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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0292
Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Gigabit-Netzen 
für die elektronische Kommunikation (Gigabit-Infrastruktur-Verordnung)
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Gigabit-Netzen für die 
elektronische Kommunikation und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/61/EU (Gigabit-
Infrastruktur-Verordnung) (COM(2023)0094 – C9-0028/2023 – 2023/0046(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0094),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0028/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom italienischen Abgeordnetenhaus im Rahmen des Protokolls 
Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht 
wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Juli 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                               
1 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 116. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0275/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0046 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Aufbaus von Gigabit-Netzen für die 
elektronische Kommunikation, zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/2120 und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2014/61/EU (Gigabit-Infrastrukturverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 116. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die digitale Wirtschaft hat den Binnenmarkt in den vergangenen zehn Jahren grundlegend 

verändert. Die Union verfolgt die Vision einer digitalen Wirtschaft, die nachhaltige 

ökonomische und soziale Vorteile bietet und sich hierfür auf eine hervorragende, 

verlässliche und sichere Konnektivität stützt, die allen Menschen überall in Europa zur 

Verfügung steht, auch in ländlichen, abgelegenen und dünn besiedelten Gebieten sowie 

entlang Verkehrskorridoren. Eine hochwertige digitale Infrastruktur, die auf Netze mit 

sehr hoher Kapazität im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 

Europäischen Parlaments und des Rates3 (im Folgenden „VHC-Netze“) gestützt ist, 

unterstützt fast alle Sektoren einer modernen und innovativen Volkswirtschaft. Sie kann 

innovative Dienstleistungen, effizientere Geschäftsabläufe und intelligente, nachhaltige 

und digitale Gesellschaften ermöglichen und gleichzeitig dazu beitragen, die Klimaziele 

der Union zu erreichen. Sie ist für den sozialen und territorialen Zusammenhalt sowie 

allgemein für die Wettbewerbsfähigkeit, die Resilienz, die digitale Souveränität und die 

digitale Führungsrolle der Union von strategischer Bedeutung. Die Digitalisierung hat 

tiefgreifende Auswirkungen auf das alltägliche soziale, wirtschaftliche, politische und 

kulturelle Leben aller Menschen in der Union. In dieser Hinsicht können sich soziale 

Ungleichheiten durch einen begrenzten Zugang und einen unzureichenden Netzausbau 

verschärfen, wodurch sich eine neue digitale Kluft auftut, nämlich zwischen jenen, die 

in der Lage sind, in vollem Umfang von einer effizienten und sicheren digitalen 

Konnektivität zu profitieren und so eine breite Palette von Dienstleistungen in Anspruch 

zu nehmen, und jenen, die dazu nicht in der Lage sind. In diesem Zusammenhang sollte 

der Aufbau von VHC-Netzen in ländlichen, abgelegenen und dünn besiedelten Gebieten 

sowie im sozialen Wohnungsbau als zentrales Element der sozialen Inklusion eine 

Priorität für öffentliche Investitionsvorhaben sein. Daher sollten natürliche und 

juristische Personen im privaten und im öffentlichen Sektor die Möglichkeit haben, an 

dieser digitalen Wirtschaft teilzuhaben. 

                                                
3 Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 

2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 
17.12.2018, S. 36). 
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(2) Die COVID‑19-Pandemie hat die rasche technologische Entwicklung, den exponentiellen 

Anstieg des Breitbandverkehrs und die steigende Nachfrage nach Zugängen zu Netzen mit 

sehr hoher Kapazität noch weiter beschleunigt. Dadurch wurden in der Mitteilung der 

Kommission vom 19.5.2010 mit dem Titel „Eine Digitale Agenda für Europa“ festgelegten 

Ziele zwar größtenteils erreicht, sind aber auch hinfällig geworden. Der Anteil der 

Haushalte, die über einen Internetzugang mit 30 Mbit/s verfügen, ist von 58,1 % im Jahr 

2013 auf 90 % im Jahr 2022 gestiegen. Allerdings ist eine Geschwindigkeit von 30 Mbit/s 

nicht mehr zukunftssicher und steht nicht mit den neuen, in der Richtlinie (EU) 2018/1972 

festgelegten Zielen im Einklang, die die Konnektivität und breite Verfügbarkeit von VHC-

Netzen gewährleisten sollen. Daher legte die Union im Beschluss (EU) 2022/2481 des 

Europäischen Parlaments und des Rates4 aktualisierte Vorgaben für 2030 fest, die dem 

erwarteten Konnektivitätsbedarf der Zukunft besser entsprechen: Für alle europäischen 

Haushalte sollte eine Gigabit-Netzanbindung zur Verfügung stehen, und alle besiedelten 

Gebiete sollen eine Versorgung mit drahtlosen Hochgeschwindigkeitsnetzen der 

nächsten Generation mit mindestens 5G entsprechender Leistung erhalten. 

                                                
4 Beschluss (EU) 2022/2481 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2022 über die Aufstellung des Politikprogramms 2030 für die digitale Dekade (ABl. L 323 
vom 19.12.2022, S. 4). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2022/2481;Year3:2022;Nr3:2481&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2022/2481;Year3:2022;Nr3:2481&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:19;Month:12;Year:2022;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:19;Month:12;Year:2022;Page:4&comp=


 

 10 

(3) Für die Erreichung dieser Ziele sind politische Maßnahmen erforderlich, um den Aufbau 

von Fest- und Drahtlosnetzen mit sehr hoher Kapazität unionsweit zu beschleunigen und 

zu vereinfachen sowie die damit verbundenen Kosten zu senken, unter anderem durch 

angemessene Planung, verbesserte Koordinierung und die Einrichtung einfacherer und 

schlanker Genehmigungsverfahren zur Verringerung des Verwaltungsaufwands sowohl 

für Betreiber als auch für nationale Verwaltungen. 

(4) Die Integration von Weltrauminfrastruktur und terrestrischer Infrastruktur ist wichtig 

für den Aufbau von Konnektivität und für die Vorbereitung auf die nächste Generation 

digitaler Infrastruktur, damit die Union eine Führungsrolle übernehmen kann. Jüngste 

technische Fortschritte haben es möglich gemacht, dass satellitengestützte 

Kommunikationskonstellationen entstehen und schrittweise 

Hochgeschwindigkeitsdienste mit relativ geringer Latenz anbieten, um Konnektivität zu 

ermöglichen und den Zusammenhalt in der gesamten Union zu verbessern, 

einschließlich der Gebiete in äußerster Randlage und der ländlichen, abgelegenen und 

dünn besiedelten Gebiete. In diesem Zusammenhang könnten die durch die Verordnung 

(EU) 2023/588 des Europäischen Parlaments und des Rates5 bereitgestellten Ressourcen 

und insbesondere die potenziellen kommerziellen Internetzugangskapazitäten der 

künftigen Satellitenkonstellation bei der Planung und beim Aufbau von Fest- und 

Drahtlosnetzen mit sehr hoher Kapazität in der gesamten Union berücksichtigt werden 

und, soweit möglich, zum Aufbau von VHC-Netzen beitragen. Es ist hervorzuheben, 

dass die Satellitenkonnektivität auch mit bodengestützten Elementen einhergeht, deren 

Aufbau durch diese Verordnung erleichtert werden kann. 

                                                
5 Verordnung (EU) 2023/588 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2023 zur Einrichtung des Programms der Union für sichere Konnektivität für den 
Zeitraum 2023-2027 (ABl. L 79 vom 17.3.2023, S. 1). 
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(5) Der unionsweite Aufbau von VHC-Netzen erfordert beträchtliche Investitionen, von denen 

ein erheblicher Anteil auf Tief- und Hochbauarbeiten entfällt. Durch die gemeinsame 

Nutzung physischer Infrastrukturen würde der Bedarf an kostenintensiven Tief- und 

Hochbauarbeiten verringert und die Effizienz des Aufbaus moderner Breitbandnetze 

gesteigert. 

(6) Ein großer Teil der Kosten des Aufbaus von VHC-Netzen ist bedingt durch Ineffizienzen 

beim Aufbauprozess, die mit Folgendem zusammenhängen: a) der Nutzung bestehender 

passiver Infrastrukturen, wie etwa Leitungsrohre, Leerrohre, Einstiegsschächte, 

Verteilerkästen, Pfähle, Masten, Antennenanlagen, Türme und andere Trägerstrukturen; b) 

Engpässen im Zusammenhang mit der Koordinierung von Bauarbeiten, die von 

Netzbetreibern oder öffentlichen Stellen durchgeführt werden; c) aufwendige und 

langwierige Genehmigungsverfahren sowie d) Engpässe beim Aufbau von Netzen im 

Inneren von Gebäuden, was – insbesondere in ländlichen Gebieten – zu hohen finanziellen 

Hürden führt. 

www.parlament.gv.at



 

 12 

(7) Die Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates6, die angenommen 

worden war, um die Kosten des Breitbandaufbaus zu senken, umfasste Maßnahmen zur 

gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturen, zur Koordinierung von Bauarbeiten und zur 

Verringerung des Verwaltungsaufwands. Um den Aufbau von VHC-Netzen, einschließlich 

Glasfaser- und 5G-Netzen, weiter zu erleichtern, forderte der Europäische Rat in seinen 

Schlussfolgerungen zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas vom 9. Juni 2020 ein 

Paket zusätzlicher Maßnahmen zur Unterstützung des Bedarfs für den laufenden und den 

anlaufenden Netzaufbau, einschließlich der Überarbeitung der Richtlinie 2014/61/EU. 

(8) Die in der Richtlinie 2014/61/EU vorgesehenen Maßnahmen haben zur Senkung der 

Kosten des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 

Kommunikation beigetragen. Diese Maßnahmen sollten jedoch verstärkt und gestrafft 

werden, um die Kosten weiter zu reduzieren und den Netzaufbau zu beschleunigen. 

(9) Maßnahmen zur effizienteren Nutzung bestehender öffentlicher und privater 

Infrastrukturen und zur Verringerung von Kosten und Hindernissen bei Neubauten dürften 

einen bedeutenden Beitrag zum raschen und umfassenden Aufbau von VHC-Netzen 

leisten, auch in ländlichen, abgelegenen oder dünn besiedelten Gebieten und entlang 

Verkehrskorridoren. Solche Maßnahmen sollten so ausgelegt sein, dass ein wirksamer 

Wettbewerb aufrechterhalten wird, ohne dass die Sicherheit, die Sicherung und der 

ordnungsgemäße Betrieb bestehender Infrastrukturen oder die öffentliche Gesundheit und 

die Umwelt beeinträchtigt werden. Angemessene Methoden und wissenschaftliche Daten 

sollten berücksichtigt werden. 

                                                
6 Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 

Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen 
für die elektronische Kommunikation (ABl. L 155 vom 23.5.2014, S. 1). 
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(10) Einige Mitgliedstaaten haben Maßnahmen zur Verringerung der Kosten des 

Breitbandaufbaus ergriffen, die teilweise auch über die Anforderungen der Richtlinie 

2014/61/EU hinausgehen. Diese Maßnahmen unterscheiden sich allerdings stark von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und haben dazu geführt, dass die Ergebnisse innerhalb der 

Union unterschiedlich ausgefallen sind. Die Übernahme einiger dieser Maßnahmen in der 

gesamten Union sowie neue, verstärkte Maßnahmen könnten erheblich zum besseren 

Funktionieren des digitalen Binnenmarkts beitragen. Ferner wird die Zusammenarbeit 

zwischen Versorgungsunternehmen zuweilen durch unterschiedliche rechtliche 

Anforderungen und die uneinheitliche Umsetzung von Unionsvorschriften behindert. 

Durch die Unterschiede können zudem Marktzutrittsschranken für neue Unternehmen im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 29 der Richtlinie (EU) 2018/1972 entstehen, die öffentliche 

elektronische Kommunikationsnetze oder zugehörige Einrichtungen bereitstellen oder für 

deren Bereitstellung zugelassen sind. Diese Unterschiede stehen möglicherweise auch 

neuen Geschäftsmöglichkeiten im Wege und behindern das Entstehen eines Binnenmarkts 

für die Nutzung und den Aufbau physischer Infrastrukturen für VHC-Netze. Darüber 

hinaus decken die von den Mitgliedstaaten entsprechend der Empfehlung (EU) 2020/1307 

der Kommission7 vorgelegten nationalen Fahrpläne und Umsetzungsberichte weder 

sämtliche Bereiche der Richtlinie 2014/61/EU ab, noch werden alle Fragen darin 

einheitlich und vollständig behandelt. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass 

Maßnahmen mit Blick auf den gesamten Aufbauprozess sektorübergreifend ergriffen 

werden, um eine kohärente und spürbare Wirkung zu erzielen. Die Mitgliedstaaten sollten 

darin bestärkt werden, die in der Empfehlung (EU) 2020/1307 dargelegten bewährten 

Verfahren, mit denen die Durchführung dieser Verordnung im Einklang mit dem 

Grundsatz der Mindestharmonisierung erleichtert werden kann, auch künftig 

umzusetzen. 

                                                
7 Empfehlung (EU) 2020/1307 der Kommission vom 18. September 2020 für ein 

gemeinsames Instrumentarium der Union zur Senkung der Kosten des Aufbaus von Netzen 
mit sehr hoher Kapazität und zur Gewährleistung eines raschen und 
investitionsfreundlichen Zugangs zu 5G-Funkfrequenzen im Hinblick auf die Förderung 
der Konnektivität zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-
Krise in der Union (ABl. L 305 vom 21.9.2020, S. 33). 
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(11) Mit dieser Verordnung sollen die unionsweit geltenden Rechte und Pflichten gestärkt und 

harmonisiert werden, um den Aufbau von VHC-Netzen und die sektorübergreifende 

Koordinierung zu beschleunigen, auch bei Kernnetzen und drahtlosen 

Hochgeschwindigkeitsnetzen der nächsten Generation mit mindestens 5G 

entsprechender Leistung. Die Märkte für elektronische Kommunikation sind nach wie vor 

fragmentiert ▌, wodurch Unternehmen, die elektronische Kommunikationsnetze 

bereitstellen oder zu deren Bereitstellung zugelassen sind, keine Größenvorteile erzielen 

können. Ein Mangel an hochwertiger Konnektivität in der Union kann erhebliche 

nachgelagerte Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Handel und die 

grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen haben, da viele Dienstleistungen 

nur erbracht werden können, wenn in der gesamten Union ein hinreichend leistungsfähiges 

Netz vorhanden ist. Diese Verordnung soll fairere Wettbewerbsbedingungen 

gewährleisten, hindert die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran, nationale, mit dem 

Unionsrecht im Einklang stehende Vorschriften einzuführen oder beizubehalten, die die 

gemeinsame Nutzung bestehender physischer Infrastrukturen fördern sollen oder einen 

effizienteren und rascheren Aufbau neuer physischer Infrastrukturen ermöglichen, indem 

sie die in dieser Verordnung festgelegten Rechte und Pflichten ergänzen oder über sie 

hinausgehen und Lösungen für eine Verwirklichung ihrer Ziele bereitstellen. 

Beispielsweise könnten die Mitgliedstaaten derartige strengere oder detailliertere 

Vorschriften erlassen, um die Fristen für die Erteilung oder Ablehnung von für den 

Aufbau erforderlichen Genehmigungen zu verkürzen, zusätzliche Ausnahmen von der 

Genehmigungspflicht einführen, die Bestimmungen über die Koordinierung von 

Bauarbeiten auch auf privat finanzierte Vorhaben ausweiten oder verlangen, dass einer 

zentralen Informationsstelle mehr Informationen über physische Infrastrukturen oder über 

geplante Bauarbeiten in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden, die 

Bestimmungen über den Zugang zu bestehenden physischen Infrastrukturen auf 

Gebäude in Privateigentum ausweiten sowie weitere Maßnahmen zur Beschleunigung 

von Genehmigungsverfahren einführen, sofern sie damit nicht gegen das Unionsrecht 

einschließlich der Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen. 
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(12) Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, auch in Bezug auf spezifische in Teil II Titel II 

Kapitel II bis IV der Richtlinie (EU) 2018/1972, in der Richtlinie 2002/77/EG8 der 

Kommission und in der Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und 

des Rates9 festgelegte Regulierungsmaßnahmen, sollten die Bestimmungen der genannten 

Richtlinien Vorrang vor der vorliegenden Verordnung haben. Diese Verordnung berührt 

nicht die Möglichkeit für nationale Regulierungsbehörden, Maßnahmen, die nicht in 

den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, wie z. B. Zugangsverpflichtungen 

für gebäudeinterne Verkabelungen, gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 beizubehalten 

oder einzuführen. 

                                                
8 Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom 16. September 2002 über den Wettbewerb 

auf den Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (ABl. L 249 vom 
17.9.2002, S. 21). 

9 Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames 
Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 
(NIS‑2-Richtlinie) (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 80). 
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(13) Für Betreiber, insbesondere neue Marktteilnehmer, kann es wesentlich effizienter sein, 

bestehende physische Infrastrukturen – auch diejenigen anderer Versorgungsbereiche – 

wiederzuverwenden, um VHC-Netze oder zugehörige Einrichtungen aufzubauen. Dies gilt 

insbesondere für Gebiete, in denen keine geeigneten elektronischen Kommunikationsnetze 

vorhanden sind oder in denen es wirtschaftlich nicht vertretbar ist, neue physische 

Infrastrukturen zu errichten. Außerdem könnten sektorenübergreifende Synergien den 

Bedarf an Bauarbeiten zum Aufbau von VHC-Netzen beträchtlich verringern. Durch die 

Wiederverwendung könnten auch die mit diesen Arbeiten verbundenen gesellschaftlichen 

und ökologischen Kosten, wie etwa Umweltverschmutzung, Lärm und Verkehrsstörungen, 

vermindert werden. Daher sollte die vorliegende Verordnung nicht nur für Betreiber, 

sondern auch für Eigentümer oder Inhaber von Nutzungsrechten an umfassenden und 

großflächigen physischen Infrastrukturen gelten, die sich für die Aufnahme von 

Komponenten elektronischer Kommunikationsnetze eignen, zum Beispiel physische Netze 

für Dienstleistungen in den Bereichen Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Kanalisation, 

Wärme und Verkehr. Im Fall von Rechteinhabern berührt dies weder etwaige 

Eigentumsrechte Dritter, noch wird die Ausübung dieser Rechte hierdurch 

eingeschränkt. Gegebenenfalls sollten auch die Rechte von Mietern zu diesem Zweck 

berücksichtigt werden. 
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(14) Um den Aufbau von VHC-Netzen im Binnenmarkt zu verbessern, sollte diese Verordnung 

die Rechte von Unternehmen (einschließlich öffentlicher Unternehmen), die öffentliche 

elektronische Kommunikationsnetze bereitstellen, auf Zugang zu physischen 

Infrastrukturen festlegen, und zwar unabhängig von ihrem Standort und zu fairen und 

angemessenen Bedingungen, die mit der normalen Ausübung von Eigentumsrechten 

vereinbar sind. Die Verpflichtung zur Gewährung des Zugangs zu den physischen 

Infrastrukturen sollte die Rechte der Eigentümer der Grundstücke oder der Gebäude, in 

denen sich die Infrastrukturen befinden, unberührt lassen. 
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(15) Angesichts der raschen Entwicklung bei den Unternehmen, die vor allem zugehörige 

Einrichtungen bereitstellen (z. B. „Sendemastbetreiber“) und ihrer wachsenden 

Bedeutung für den Zugang zu physischen Infrastrukturen, die für die Installation von 

Komponenten drahtloser elektronischer Kommunikationsnetze wie 5G geeignet sind, sollte 

insbesondere die Definition des Begriffs „Netzbetreiber“ über Unternehmen, die 

elektronische Kommunikationsnetze bereitstellen oder für die Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze zugelassen sind, hinaus ausgeweitet werden, sodass auch 

Unternehmen einbezogen werden, die zugehörige Einrichtungen bereitstellen, wodurch für 

sie alle mit der Verordnung festgelegten Pflichten und Vorteile mit Ausnahme der 

Bestimmungen hinsichtlich gebäudeinterner physischer Infrastrukturen und des Zugangs 

gelten. Um die Kontinuität des Dienstes und die Vorhersehbarkeit des geplanten 

Aufbaus zugehöriger Einrichtungen zu gewährleisten, sollten juristische Personen, die 

in erster Linie als Mieter von Grundstücken oder Inhaber von Rechten – mit Ausnahme 

von Eigentumsrechten – an Grundstücken tätig sind oder die Miet- oder Pachtverträge 

für Grundbesitzer verwalten, auf denen Einrichtungen installiert werden sollen oder 

wurden, um Komponenten von VHC-Netzen aufzubauen, und Betreiber in gutem 

Glauben über den Zugang zu den Grundstücken verhandeln und die nationalen 

Regulierungsbehörden über ihre Vereinbarungen, einschließlich des ausgehandelten 

Preises, der – falls zweckmäßig –Marktbedingungen entsprechen sollte, unterrichten. 

Um solche Verhandlungen zu erleichtern, könnten die Mitgliedstaaten 

Orientierungshilfen insbesondere in Bezug auf den Preis für den Zugang zu den 

Grundstücken bereitstellen. 
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(16) Die Mitgliedstaaten sollten die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen auf 

Stellen ausdehnen können, die nicht in ihren Anwendungsbereich fallen, wie z. B. 

organisatorische Einheiten ohne Rechtspersönlichkeit, die rechtsfähig sind und 

uneingeschränkt an wirtschaftlichen Transaktionen teilnehmen können, oder auf 

Unternehmen, die von öffentlichen Stellen eine Konzession erhalten haben. 

(17) Da die physischen Einrichtungen eines Netzes nicht sehr spezifisch sind, können sie bei 

minimalen Anpassungskosten häufig ein breites Spektrum von Komponenten 

elektronischer Kommunikationsnetze gleichzeitig aufnehmen, ohne dass die 

Hauptdienstleistung dadurch beeinträchtigt wird. Hierzu zählen auch Komponenten, die 

unter Gewährleistung der Technologieneutralität einen Breitbandzugang mit 

Geschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit/s bereitstellen können. Daher können 

physische Infrastrukturen, wenn sie nur weitere Netzkomponenten aufnehmen sollen, ohne 

jedoch selbst als Netzkomponente ▌aktiv zu werden, grundsätzlich für die Aufnahme von 

Kabeln, Ausrüstung oder sonstigen Komponenten elektronischer Kommunikationsnetze 

genutzt werden, und zwar unabhängig von ihrer derzeitigen Nutzung und den 

Eigentumsverhältnissen und soweit keine Sicherheitsbedenken bestehen oder künftige 

geschäftliche Interessen des Infrastruktureigentümers beeinträchtigt werden. Die 

physischen Infrastrukturen öffentlicher Kommunikationsnetze können grundsätzlich auch 

dazu genutzt werden, Komponenten anderer Netze aufzunehmen. In geeigneten Fällen 

sollten somit Betreiber öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze Zugang zu ihren 

Netzen gewähren können, um den Aufbau anderer Netze zu ermöglichen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die formalen administrativen Anforderungen für diese Anträge 

auf Zugang festlegen können, zum Beispiel in Bezug auf die Form der Anträge, des 

Vertragsentwurfs oder des Entwurfs des Projekts für die Installation von VHC-Netzen. 

Unbeschadet des jeweiligen im Allgemeininteresse liegenden Ziels der Bereitstellung des 

Hauptdienstes sollten zugleich Synergien zwischen Netzbetreibern gefördert werden, um 

zur Erreichung der im Beschluss (EU) 2022/2481 festgelegten Digitalziele beizutragen. 
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(18) Außer in begründeten Ausnahmefällen können physische Infrastrukturen, die sich im 

Eigentum oder unter der Kontrolle öffentlicher Stellen befinden, auch wenn sie von einer 

mit der Ausführung von Aufgaben in deren Auftrag betrauten Einrichtung verwaltet 

werden, Komponenten elektronischer Kommunikationsnetze aufnehmen, selbst wenn sie 

nicht Teil eines Netzes sind, und in solchen Fällen sollten sie zugänglich gemacht werden, 

um die Installation von Komponenten für VHC-Netze, insbesondere drahtlose Netze, zu 

erleichtern. Beispiele für solche physischen Infrastrukturen sind Gebäude – einschließlich 

ihrer Dächer und Teile ihrer Fassaden – oder Gebäudeeingänge sowie sonstige Objekte, 

einschließlich Straßenmobiliar wie Lichtmasten, Verkehrsschilder, Verkehrsampeln, 

Reklametafeln und Mautstellen sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen, U-Bahnhöfe und 

Bahnhöfe sowie Tunnel. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit den 

regionalen und lokalen Behörden festzulegen, welche spezifischen Kategorien 

physischer Infrastrukturen in ihrem Hoheitsgebiet, die sich im Eigentum oder unter der 

Kontrolle öffentlicher Stellen befinden, von diesen Zugangsverpflichtungen ausgenommen 

sind, beispielsweise aus Gründen des architektonischen, historischen, religiösen oder 

ökologischen Werts, der nationalen Sicherheit oder der Straßenverkehrssicherheit. Um 

die Akzeptanz durch die Öffentlichkeit und einen nachhaltigen Aufbau sicherzustellen, 

sollten die Netzkomponenten von VHC-Netzen nur minimale sichtbare Auswirkungen 

haben. 
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(19) Zum einen könnten ganze Gebiete, insbesondere im ländlichen Raum, ohne 

Konnektivität bleiben, weil die Infrastrukturen des öffentlichen Sektors die Installation 

von Komponenten für VHC-Netzen nicht zulassen oder dafür nicht geeignet sind. Zum 

anderen gibt es gewerbliche Gebäude, die die einzige Alternative zur Aufnahme solcher 

Komponenten sind. Zur Sicherstellung der Konnektivität in abgelegenen und dünn 

besiedelten Gebieten und zur Schließung der Lücken bei der digitalen Versorgung 

zwischen ländlichen und städtischen Gebieten unter Beschränkung der Eingriffe in 

Privateigentum auf ein Mindestmaß, wenn es im betroffenen Gebiet keine Alternative 

zum Aufbau von VHC-Netzen gibt, könnten die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die 

Eigentümer privater gewerblicher Gebäude in ländlichen oder abgelegenen Gebieten 

den Betreibern Zugang zu diesen Gebäuden zu fairen und angemessenen Bedingungen 

und zu den Marktbedingungen entsprechenden Preisen gewähren sollten, sofern 

bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Diese Verpflichtung würde nur gelten, wenn alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: Es gibt kein VHC-Netz derselben Art – Festnetz- 

oder Mobilfunknetz – wie dasjenige, das der Zugangsnachfrager im betroffenen Gebiet 

aufzubauen beabsichtigt, und der Aufbau eines solchen Netzes ist laut den zum 

Zeitpunkt der Antragsstellung zur Verfügung stehenden Informationen, die über die 

zentrale Informationsstelle erfasst wurden, bisher nicht geplant; es gibt in dem 

betroffenen Gebiet keine bestehenden physischen Infrastrukturen, die sich im Eigentum 

von Netzbetreibern oder öffentlichen Stellen befinden oder von ihnen kontrolliert 

werden und die für die Aufnahme von Komponenten von VHC-Netzen technisch 

geeignet sind. 
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(20) Diese Verordnung sollte spezifische Vorkehrungen unberührt lassen, die erforderlich sind 

zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit, der Gefahrenabwehr und der öffentlichen 

Gesundheit sowie der Sicherheit und Integrität der Netze, insbesondere kritischer 

Infrastrukturen im Sinne des nationalen Rechts, und die sicherstellen, dass der von einem 

Netzbetreiber oder von einer öffentlichen Stelle bereitgestellte Hauptdienst – insbesondere 

bei Verteilungsnetzen für Wasser für den menschlichen Gebrauch – nicht beeinträchtigt 

wird. Allerdings können allgemeine Bestimmungen in den nationalen Vorschriften, die 

Netzbetreibern Verhandlungen über den Zugang von Unternehmen, die elektronische 

Kommunikationsnetze oder zugehörige Einrichtungen bereitstellen oder für deren 

Bereitstellung zugelassen sind, zu physischen Infrastrukturen generell verbieten, die 

Bildung eines Marktes für den Zugang zu physischen Infrastrukturen verhindern. Solche 

allgemeinen Bestimmungen sollten deshalb aufgehoben werden. Zugleich sollten die in 

dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 

Versorgungsunternehmen Anreize für die Gewährung des Zugangs zu Infrastrukturen zu 

geben, indem die Einnahmen aus der Gewährung des Zugangs zu ihren physischen 

Infrastrukturen bei der Berechnung der Endnutzertarife für ihre Haupttätigkeit bzw. -

tätigkeiten im Einklang mit dem geltenden Unionsrecht ausgenommen werden. 
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(21) Um für Rechtssicherheit zu sorgen und eine unverhältnismäßige Belastung für 

Netzbetreiber zu vermeiden, die sich aus der gleichzeitigem Anwendung zweier 

Zugangsregelungen für dieselben Infrastrukturen ergeben, sollten physische 

Infrastrukturen, die bereits Zugangsverpflichtungen unterliegen, welche von nationalen 

Regulierungsbehörden gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 auferlegt wurden oder sich 

aus der Anwendung der Vorschriften der Union über staatliche Beihilfen ergeben, von den 

in der vorliegenden Verordnung festgelegten Zugangsverpflichtungen ausgenommen sein, 

solange die oben genannten anderen Zugangsverpflichtungen bestehen. Die vorliegende 

Verordnung sollte jedoch gelten, wenn eine nationale Regulierungsbehörde eine 

Zugangsverpflichtung gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 auferlegt hat, die die Nutzung 

der betreffenden physischen Infrastruktur beschränkt. Dies könnte beispielsweise der Fall 

sein, wenn ein Betreiber, der den Anschluss von Basisstationen plant, Zugang zu 

bestehenden physischen Infrastrukturen beantragt, die Zugangsverpflichtungen im Kontext 

des Vorleistungsmarktes für dedizierte Kapazitäten im Sinne der Empfehlung (EU) 

2020/2245 der Kommission10 unterliegen. 

                                                
10 Empfehlung (EU) 2020/2245 der Kommission vom 18. Dezember 2020 über relevante 

Produkt- und Dienstmärkte des elektronischen Kommunikationssektors, die gemäß der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation für eine Vorabregulierung in 
Betracht kommen, (C(2020) 8750 vom 18.12.2020) (ABl. L 439 vom 29.12.2020, S. 23). 
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(22) Um die Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten und Investitionsanreize zu erhalten, sollte 

ein Netzbetreiber bzw. eine öffentliche Stelle das Recht haben, den Zugang zu bestimmten 

physischen Infrastrukturen aus objektiven und gerechtfertigten Gründen zu verweigern. 

Insbesondere könnten physische Infrastrukturen, zu denen Zugang beantragt wird, 

aufgrund besonderer Gegebenheiten oder aus Mangel an derzeit verfügbarem Platz oder 

aufgrund künftigen Platzbedarfs, der – etwa durch öffentlich verfügbare Investitionspläne 

– ausreichend nachgewiesen ist, technisch ungeeignet sein. Zur ▌Vermeidung potenzieller 

Wettbewerbsverzerrungen und eines möglichen Missbrauchs der Bedingungen für die 

Verweigerung des Zugangs sollte eine solche Verweigerung hinreichend begründet sein 

und sich auf objektive, ausführlich dargelegte Gründe stützen. Solche Gründe wären 

beispielsweise nicht als objektiv anzusehen, wenn ein Unternehmen, das elektronische 

Kommunikationsnetze bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen ist, dank der 

Koordinierung der Bauarbeiten mit einem Betreiber eines Netzes, bei dem es sich nicht um 

ein elektronisches Kommunikationsnetz handelt, physische Infrastrukturen einrichten 

konnte und dann den Zugang verweigert, da aufgrund von Entscheidungen des von ihm 

kontrollierten Unternehmens angeblich nicht genügend Platz für die Aufnahme von 

Komponenten von VHC-Netzen vorhanden sei. In einem solchen Fall könnte es zu einer 

Wettbewerbsverzerrung kommen, wenn es in dem Gebiet, auf das sich der Zugangsantrag 

potenziell bezieht, kein anderes Netz mit sehr hoher Kapazität gibt. Ferner könnte unter 

bestimmten Bedingungen eine Mehrfachnutzung der Infrastruktur auch die Sicherheit oder 

die öffentliche Gesundheit und die Netzintegrität und ‑sicherheit, u. a. von kritischen 

Infrastrukturen, oder die Bereitstellung der Hauptdienstleistung der Infrastruktur 

gefährden.  
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Wenn ferner ein Netzbetreiber bereits einen passiven physischen Zugang zu 

elektronischen Kommunikationsnetzen auf der Vorleistungsebene anbietet, die den 

Erfordernissen des Zugangsnachfragers entsprechen, beispielsweise unbeschaltete 

Glasfaserleitungen oder Glasfaser-Entbündelung, dann könnte eine Gewährung des 

Zugangs zur zugrunde liegenden physischen Infrastruktur für das Geschäftsmodell des 

Betreibers – insbesondere, wenn dieser ausschließlich auf der Vorleistungsebene tätig ist, – 

und für die Investitionsanreize für den Betreiber wirtschaftlich nachteilig sein und somit 

ein Hindernis für den raschen Aufbau von VHC-Netzen in ländlichen und abgelegenen 

Gebieten darstellen. Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die 

Bedingungen für die Zugangsverweigerung auf der Grundlage des Vorliegens eines 

alternativen Angebots von unbeschalteten Glasfaserleitungen oder Glasfaser-

Entbündelung einzuschränken, wenn solche Produkte auf dem betreffenden Markt kein 

tragfähiges alternatives Mittel für den passiven physischen Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsnetzen auf Vorleistungsebene darstellen würden. Unbeschadet der 

Richtlinie 2002/77/EG sollte die ineffiziente Duplizierung von VHC-Komponenten, die 

die Erstinvestitionen und Investitionspläne gefährdet, insbesondere in ländlichen 

Gebieten vermieden werden, in denen mehr als ein VHC-Netz in einem Gebiet 

wirtschaftlich nicht tragfähig sein könnte, sofern das Ergebnis einer solchen 

Entscheidung weiterhin mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung im Einklang steht. 

Bei der Bewertung der Frage, inwieweit die Bedingungen für solche Alternativen für den 

physischen Zugang auf der Vorleistungsebene fair und angemessen sind, sollten unter 

anderem das zugrunde liegende Geschäftsmodell des Unternehmens, das öffentliche 

elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen 

ist, die Notwendigkeit, einen weiteren Ausbau der beträchtlichen Marktmacht einer der 

Parteien zu vermeiden, und der Umstand, ob der Zugangsanbieter den Zugang an 

Dienste bindet oder mit Diensten bündelt, die nicht unbedingt erforderlich sind, 

berücksichtigt werden. 
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(23) Um Investitionsanreize zu erhalten und negative und unbeabsichtigte wirtschaftliche 

Auswirkungen auf das Geschäftsmodell des Erstbetreibers beim Aufbau von 

Glasfasernetzen bis zu den Räumlichkeiten, insbesondere in ländlichen Gebieten, zu 

vermeiden, könnten die Mitgliedstaaten vorsehen – sofern im Einklang mit dem 

Unionsrecht ein ähnlicher Ablehnungsgrund bereits im nationalen Recht vorgesehen 

ist –, dass einem Unternehmen, das elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt oder 

für die Bereitstellung solcher Netze zugelassen ist und das Zugang zu dem einzigen in 

seinem Zielgebiet bestehenden Glasfasernetz beantragt, der Zugangsanbieter den 

Zugang zu seiner physischen Infrastruktur verweigern kann, wenn er zu fairen und 

angemessenen Bedingungen ein gangbares alternatives Mittel für den aktiven Zugang 

auf Vorleistungsebene anbietet, das für die Bereitstellung von VHC-Netzen geeignet ist. 

Ein solcher aktiver Zugang auf Vorleistungsebene sollte für den antragstellenden 

Betreiber die Verfügbarkeit von VHC-Netzen sowie die Möglichkeit gewährleisten, 

Dienste mit der Qualität und den Merkmalen von VHC-Netzen zu erbringen, die mit dem 

passiven Zugang vergleichbar sind, z. B. unbeschaltete Glasfaserleitungen oder 

Glasfaser-Entbündelung, was Qualitätsmöglichkeiten oder Dienstmerkmale betrifft. 

Darüber hinaus sollten diese tragfähigen Alternativen für den aktiven Zugang auf der 

Vorleistungsebene diskriminierungsfrei und offen bereitgestellt werden. Zu diesem 

Zweck sollte der Betreiber, der anderen Betreibern Zugang gewährt, dies unter gleichen 

Umständen zu gleichwertigen Bedingungen tun und den anderen Betreibern Dienste 

und Informationen zu den gleichen Bedingungen und von gleicher Qualität wie für 

seine eigenen Dienste oder für die Dienste seiner Tochtergesellschaften oder Partner 

bereitstellen, um die Gleichbehandlung zu gewährleisten und allen Betreibern, 

einschließlich des bereitstellenden Betreibers, gleiche Chancen zu bieten. 
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(24) Um die Wiederverwendung bestehender physischer Infrastrukturen zu erleichtern, sollten 

Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder 

diese kontrollieren, im Falle eines Zugangsbegehrens eines Betreibers in einem 

bestimmten Gebiet ein Angebot zu fairen und angemessenen Bedingungen (einschließlich 

Preisangebot) für die gemeinsame Nutzung ihrer Einrichtungen vorlegen, es sei denn, der 

Zugang wird aus objektiven und gerechtfertigten Gründen verweigert. Öffentliche Stellen 

sollten außerdem verpflichtet sein, Zugang zu fairen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen zu gewähren. Je nach Kontext könnten verschiedene Faktoren die 

Bedingungen der Zugangsgewährung beeinflussen. Zu diesen Faktoren gehören: ▌a) 

notwendige vorbeugende Sicherheitsvorkehrungen zur Begrenzung negativer 

Auswirkungen auf die Netzsicherheit, ‑sicherung und ‑integrität, b) spezifische 

Haftungsvorkehrungen für den Schadensfall, c) Verwendung staatlicher Zuschüsse, die für 

den Bau der Infrastrukturen gewährt wurden (einschließlich daran geknüpfter oder in den 

nationalen Rechtsvorschriften im Einklang mit dem Unionsrecht vorgesehener besonderer 

Bedingungen), d) die Fähigkeit, Infrastrukturkapazitäten bereitzustellen oder anzubieten, 

die den für öffentliche Dienstleistungen geltenden Verpflichtungen entsprechen, und e) 

Einschränkungen aufgrund nationaler Vorschriften zum Schutz der Umwelt – 

einschließlich der Minimierung der sichtbaren Auswirkungen der Infrastruktur, um die 

Akzeptanz durch die Öffentlichkeit sicherzustellen –, der Gesundheit der Bevölkerung 

und der öffentlichen Sicherheit oder zur Verwirklichung von Stadt- und 

Raumplanungszielen. 
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(25) Investitionen in physische Infrastrukturen öffentlicher elektronischer 

Kommunikationsnetze oder zugehörige Einrichtungen sollten unmittelbar zur Erreichung 

der im Beschluss (EU) 2022/2481 festgelegten Ziele beitragen, und opportunistische 

Verhaltensweisen sind hierbei zu vermeiden. Da Netzbetreibern, zu denen Betreiber und 

Versorgungsunternehmen sowie öffentliche Stellen gehören, Zugangsverpflichtungen 

auferlegt werden, sollten die Kriterien für die Festlegung fairer und angemessener 

Preise und die Vermeidung überhöhter Preise ihrer unterschiedlichen Situation und 

Geschäftsmodelle Rechnung tragen. Beispielsweise sollten alle Zugangsanbieter eine 

angemessene Möglichkeit haben, die Kosten, die ihnen durch die Bereitstellung des 

Zugangs zu ihren physischen Infrastrukturen entstehen, sowie alle zusätzlichen 

Instandhaltungs- und Anpassungskosten, die sich aus der Bereitstellung des Zugangs zu 

solchen Infrastrukturen ergeben, zu decken. Daher sollten insbesondere bei jeder 

Verpflichtung in Bezug auf den Zugang zu bestehenden physischen Infrastrukturen oder 

zur Koordinierung von Bauarbeiten, die den Betreibern – einschließlich Unternehmen, 

die elektronische Kommunikationsnetze und -dienste oder lediglich zugehörige 

Einrichtungen bereitstellen oder für deren Bereitstellung zugelassen sind – auferlegt 

wird, verschiedene Faktoren sorgfältig berücksichtigt werden, darunter ▌die 

Wirtschaftlichkeit solcher Investitionen, ausgehend von ihrem Risikoprofil, sowie die 

Notwendigkeit einer angemessene Rendite aus diesen Investitionen und einer etwaigen 

erwarteten zeitlichen Staffelung der Rendite.  
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Schließlich sollte bei der Festlegung der Zugangspreise sichergestellt werden, dass das 

unterschiedliche Geschäftsmodell derjenigen Betreiber, die in erster Linie zugehörige 

Einrichtungen bereitstellen und mehr als einem Anbieter öffentlicher elektronischer 

Kommunikationsnetze physischen Zugang anbieten, unter Berücksichtigung der 

einschlägigen Orientierungshilfen der Kommission angemessen berücksichtigt wird. Im 

Zusammenhang mit der Festlegung der Preise und der Bedingungen durch 

Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind 

oder diese kontrollieren, könnten bestimmte bestehende Verträge und 

Geschäftsbedingungen, die zwischen Zugangsinteressenten und Zugangsanbietern 

vereinbart wurden, entweder von Zugangsanbietern oder Streitbeilegungsstellen als 

Benchmarking-Faktor herangezogen werden, um festzustellen, ob die Preise und 

Bedingungen fair und angemessen sind, weil sie Marktpreise und -bedingungen zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses widerspiegeln. Dies sollte unbeschadet der Bewertung 

durch Streitbeilegungsstellen gelten, die unter anderem berücksichtigen können, dass 

die von den Parteien vorgelegten Verträge nicht den in dieser Verordnung festgelegten 

Kriterien für die Preisfestlegung entsprechen. 
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(26) Öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder diese 

kontrollieren, verfügen möglicherweise nicht über ausreichende Ressourcen, Erfahrungen 

oder das benötigte technische Wissen, um Zugangsverhandlungen mit Betreibern zu 

führen. Um den Zugang zu den physischen Infrastrukturen dieser öffentlichen Stellen zu 

erleichtern, könnte eine Stelle benannt werden, die die Anträge auf Zugang koordiniert, 

rechtliche und technische Beratung beim Aushandeln der Zugangsbedingungen leistet und 

die Bereitstellung von Informationen über eine zentrale Informationsstelle erleichtert. Die 

Koordinierungsstelle könnte öffentliche Stellen auch bei der Ausarbeitung von 

Musterverträgen unterstützen und das Ergebnis und die Dauer des Verfahrens für die 

Zugangsbeantragung überwachen. Zudem könnte die Stelle Hilfestellung leisten bei 

Streitigkeiten über den Zugang zu physischen Infrastrukturen, die im Eigentum oder unter 

der Kontrolle öffentlicher Stellen sind. 

(27) Um die Kohärenz der von den Mitgliedstaaten gewählten Ansätze sicherzustellen und 

gleichzeitig den unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten 

Rechnung zu tragen, könnte die Kommission in enger Zusammenarbeit mit dem Gremium 

europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) 

Orientierungshilfen für die Anwendung der Bestimmungen über den Zugang zu physischen 

Infrastrukturen bereitstellen, was auch die Anwendung fairer und angemessener 

Bedingungen einschließt, sich aber nicht darauf beschränkt. Bei der Ausarbeitung der 

Orientierungshilfen sollten die Auffassungen der Interessenträger, der nationalen 

Behörden und der nationalen Streitbeilegungsstellen gebührend berücksichtigt werden, um 

so weit wie möglich Sorge dafür zu tragen, dass solche Orientierungshilfen bewährte 

Grundsätze nicht beeinträchtigen, mit den Verfahrensregeln der nationalen 

Streitbeilegungsstellen im Einklang stehen und dem weiteren Ausbau von VHC-Netzen 

nicht abträglich sind. In den Orientierungshilfen könnten die Merkmale der 

Netzbetreiber und ihr Geschäftsmodell berücksichtigt werden. 
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(28) Die Betreiber sollten auf Anfrage Zugang zu Mindestinformationen über physische 

Infrastrukturen und geplante Bauarbeiten im Aufbaugebiet haben. Dadurch können sie den 

Aufbau von VHC-Netzen wirksam planen und die effizienteste Nutzung bestehender 

physischer Infrastrukturen, die für den Aufbau solcher Netze geeignet sind, sowie 

geplanter Bauarbeiten sicherstellen. Solche Mindestinformationen sind eine 

Grundvoraussetzung, um das Potenzial der Nutzung bestehender physischer 

Infrastrukturen oder der Koordinierung geplanter Bauarbeiten in einem bestimmten Gebiet 

einschätzen und Schäden an bestehenden physischen Infrastrukturen verringern zu können. 

Angesichts der Anzahl der gegebenenfalls mit öffentlich bzw. privat finanzierten 

Bauarbeiten sowie bestehenden oder geplanten physischen Infrastrukturen beteiligten 

Interessenträger und zur Erleichterung des Zugangs zu solchen Mindestinformationen 

bereichs- und grenzüberschreitend, sollten die Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die 

Transparenzpflichten unterliegen, solche dem neuesten Stand entsprechenden 

Informationen umgehend und fristgerecht über eine zentrale Informationsstelle 

bereitstellen. Dies vereinfacht die Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu diesen 

Informationen und ermöglicht es den Betreibern, ihr Interesse am Zugang zu physischen 

Infrastrukturen oder an der Koordinierung von Bauarbeiten mit kritischer Zeitplanung zu 

bekunden. Die Mindestinformationen über geplante Bauarbeiten sollten über eine zentrale 

Informationsstelle bereitgestellt werden; dies sollte erfolgen, sobald die Informationen dem 

betreffenden Netzbetreiber zur Verfügung stehen, und in jedem Fall sowie bei 

Genehmigungspflicht spätestens zwei Monate vor der Einreichung des ersten 

Genehmigungsantrags bei den zuständigen Behörden. Netzbetreiber und öffentliche 

Stellen, die Transparenzpflichten unterliegen, könnten die bereitgestellten 

Mindestinformationen proaktiv und auf freiwilliger Basis auf zusätzliche Merkmale 

ausweiten, wie etwa im Falle von bestehenden physischen Infrastrukturen, 

Informationen über den Grad der Belegung der physischen Infrastrukturen, sofern 

verfügbar, oder indikative Informationen über die Verfügbarkeit unbeschalteter 

Glasfaserleitungen. 
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(29) Die Mindestinformationen sollten unverzüglich und unter verhältnismäßigen, 

nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingungen über die zentrale 

Informationsstelle verfügbar gemacht werden, sodass die Betreiber dort ihre Anträge auf 

Zugang zu Informationen einreichen können. Die zentrale Informationsstelle könnte aus 

einem Informationsspeicher in elektronischem Format bestehen, über den online mittels 

digitaler Instrumente – wie etwa Web-Seiten, digitale Anwendungen und digitale 

Plattformen – Informationen abgerufen oder zugänglich gemacht und Anträge gestellt 

werden können. Der Zugang zu den bereitgestellten Informationen kann gegebenenfalls 

beschränkt werden, um die Netzsicherheit und -integrität, insbesondere bei kritischen 

Infrastrukturen, bzw. die nationale Sicherheit zu gewährleisten oder legitime Betriebs- 

bzw. Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Die Informationen müssen nicht bei der zentralen 

Informationsstelle gehostet sein, sofern diese sicherstellt, dass Verbindungen zu anderen 

digitalen Instrumenten wie Webportalen, digitalen Plattformen, Datenbanken oder 

digitalen Anwendungen, wo die Informationen gespeichert sind, zur Verfügung stehen. 

Dementsprechend können unterschiedliche Modelle für eine zentrale Informationsstelle 

in Betracht gezogen werden. Die zentrale Informationsstelle kann zusätzliche 

Funktionalitäten anbieten, z. B. Zugang zu ergänzenden Informationen oder Unterstützung 

bei der Beantragung des Zugangs zu bestehenden physischen Infrastrukturen oder der 

Beantragung der Koordinierung von Bauarbeiten. 
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(30) Wenn das Ersuchen zumutbar ist (dies gilt insbesondere, wenn es um die gemeinsame 

Nutzung bestehender physischer Infrastrukturen oder die Koordinierung von Bauarbeiten 

geht), sollten Betreiber außerdem die Möglichkeit haben, Vor-Ort-Untersuchungen 

durchzuführen und Informationen über geplante Bauarbeiten zu transparenten, 

verhältnismäßigen und nichtdiskriminierenden Bedingungen anzufordern, unbeschadet der 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Netzsicherheit und -integrität oder zur Wahrung der 

Vertraulichkeit sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 

(31) Es sollten Anreize dafür geschaffen werden, die zentrale Informationsstelle zu nutzen, um 

für vorausschauende Transparenz im Zusammenhang mit geplanten Bauarbeiten zu sorgen. 

Dies könnte erreicht werden, indem Betreiber auf solche Informationen – sofern verfügbar 

– ▌verwiesen werden. Zur Durchsetzung der Transparenz könnte für 

Genehmigungsanträge die Auflage gelten, dass Informationen über geplante Bauarbeiten 

zunächst über eine zentrale Informationsstelle zugänglich gemacht werden müssen. 
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(32) Der Ermessensspielraum, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, die Aufgaben der 

zentralen Informationsstellen mehreren zuständigen Stellen zu übertragen, sollte nicht 

deren Fähigkeit beeinträchtigen, diese Aufgaben wirksam zu erfüllen. Wenn in einem 

Mitgliedstaat mehrere zentrale Informationsstellen eingerichtet werden, sollte eine zentrale 

nationale digitale Anlaufstelle, die eine gemeinsame Benutzerschnittstelle umfasst, einen 

nahtlosen elektronischen Zugang zu sämtlichen zentralen Informationsstellen 

gewährleisten. Die zentrale Informationsstelle sollte vollständig digitalisiert sein und einen 

einfachen Zugang zu den einschlägigen digitalen Instrumenten ermöglichen. Dies würde 

Netzbetreiber und öffentliche Stellen in die Lage versetzen, ihre Rechte wahrzunehmen 

und die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen zu erfüllen, wozu ein schneller 

Zugang zu den Mindestinformationen über bestehende physische Infrastrukturen und 

geplante Bauarbeiten, zu elektronischen Verwaltungsverfahren für die Erteilung von 

Genehmigungen und Wegerechten sowie zu Informationen über die geltenden 

Bedingungen und Verfahren gehört. Im Rahmen dieser Mindestinformationen sollte die 

zentrale Informationsstelle Zugang zu geografisch kodierten Informationen über den 

Standort bestehender physischer Infrastrukturen und geplanter Bauarbeiten gewähren. Um 

diesen Zugang zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten automatisierte digitale 

Instrumente für die Vorlage der geografisch kodierten Informationen sowie 

Konvertierungstools für die unterstützten Datenformate bereitstellen. Solche Instrumente 

könnten den Netzbetreibern und den für die Bereitstellung dieser Informationen 

zuständigen öffentlichen Stellen über die zentrale Informationsstelle zur Verfügung gestellt 

werden. Wenn ferner geografisch kodierte Standortdaten über andere digitale Instrumente 

verfügbar sind – etwa über das Geo-Portal INSPIRE gemäß der Richtlinie 2007/2/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 –, so könnte die zentrale Informationsstelle einen 

benutzerfreundlichen Zugang zu diesen Informationen bereitstellen. 

                                                
11 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur 

Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 
(ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 
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(33) Um Verhältnismäßigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, kann von der Verpflichtung zur 

Bereitstellung von Informationen über bestehende physische Infrastrukturen über eine 

zentrale Informationsstelle aus denselben Gründen abgesehen werden, die für die 

Rechtfertigung der Ablehnung eines Zugangsantrags gelten. Darüber hinaus könnte die 

Bereitstellung von Informationen über bestehende physische Infrastrukturen über eine 

zentrale Informationsstelle in sehr spezifischen Fällen für Netzbetreiber und öffentliche 

Stellen mit übermäßigem Aufwand verbunden oder unverhältnismäßig sein. Dies könnte 

beispielsweise dann der Fall sein, wenn die betreffenden Anlagen noch nicht kartografisch 

erfasst wurden und wenn dies sehr kostspielig wäre oder wenn davon auszugehen ist, dass 

in bestimmten Gebieten eines Mitgliedstaats oder in Bezug auf spezifische Infrastrukturen 

nur mit sehr wenigen Anträgen auf Zugang zu rechnen ist. Wenn eine ▌Kosten-Nutzen-

Analyse ergibt, dass die Bereitstellung von Informationen unverhältnismäßig ist, so sollten 

Netzbetreiber und öffentliche Stellen nicht verpflichtet sein, solche Informationen 

bereitzustellen. Die ▌Kosten-Nutzen-Analyse sollte von den Mitgliedstaaten nach 

Konsultation der Interessenträger zum Zugangsbedarf zu bestehenden physischen 

Infrastrukturen durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Der Konsultationsprozess 

und seine Ergebnisse sollten über eine zentrale Informationsstelle öffentlich zugänglich 

gemacht werden. 
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(34) Im Interesse der Kohärenz sollten sich die zuständigen Stellen, die die Aufgaben einer 

zentralen Informationsstelle erfüllen, die nationalen Regulierungsbehörden, die ihre 

Aufgaben gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 wahrnehmen, und andere zuständige 

Behörden wie nationale, regionale oder lokale Behörden, die für das Kataster oder die 

Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG zuständig sind, gegebenenfalls gegenseitig 

konsultieren und zusammenarbeiten. Der Zweck einer solchen Zusammenarbeit sollte 

darin bestehen, den mit der Einhaltung der Transparenzverpflichtungen verbundenen 

Aufwand für Netzbetreiber und öffentliche Stellen, einschließlich Betreibern mit 

beträchtlicher Marktmacht, im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Informationen 

über ihre physischen Infrastrukturen so gering wie möglich zu halten. Wenn für die 

physische Infrastruktur eines Betreibers mit beträchtlicher Marktmacht ein anderer 

Datensatz erforderlich ist, sollte die einschlägige Zusammenarbeit darauf ausgerichtet sein, 

nützliche Verknüpfungen und Synergien zwischen der Datenbank für Betreiber mit 

beträchtlicher Marktmacht und der zentralen Informationsstelle sowie verhältnismäßige 

gemeinsame Verfahren für die Erhebung und Bereitstellung von Daten hervorzubringen, 

sodass die Ergebnisse leicht vergleichbar sind. Zudem sollte die Zusammenarbeit darauf 

abzielen, den Zugang zu Informationen über physische Infrastrukturen unter 

Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten zu erleichtern. Werden 

Regulierungsverpflichtungen geändert oder aufgehoben, so sollten sich die betroffenen 

Parteien auf die besten Lösungen einigen können, um die Erhebung und Bereitstellung von 

Daten über physische Infrastrukturen an die neuen rechtlichen Anforderungen anzupassen. 
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(35) Die Mitgliedstaaten sollten beschließen können, dass von der Transparenzpflicht für die 

Koordinierung von Bauarbeiten bei den Arten von Bauarbeiten, die nationale kritische 

Infrastrukturen betreffen, oder aus Gründen der nationalen Sicherheit, wie von den 

Mitgliedstaaten festgelegt, abgesehen wird. Öffentliche Stellen, die Eigentümer 

physischer Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, und Netzbetreiber sollten 

beschließen können, dass von der Transparenzpflicht für die Koordinierung von 

Bauarbeiten bei den Arten von Bauarbeiten, deren Tragweite begrenzt ist, sowie in den 

von den Mitgliedstaaten festgelegten Notfällen abgesehen wird. Dies könnte der Fall sein, 

wenn die Bauarbeiten durchgeführt werden, um das Risiko einer Gefährdung der 

Allgemeinheit aufgrund einer Verschlechterung der Bausubstanz von Bauwerken und 

zugehörigen Anlagen, die durch zerstörerische natürliche oder menschliche Einflüsse 

verursacht wurde, einzudämmen, und zur Gewährleistung der Sicherheit der Bauwerke 

oder für ihren Abriss erforderlich sind. Aus Gründen der Transparenz sollten die 

Mitgliedstaaten ▌über eine zentrale Informationsstelle die Information, für welche Arten 

von Bauarbeiten solche besonderen Umstände gelten, bereitstellen. 

(36) Um beträchtliche Einsparungen zu erzielen und die Unannehmlichkeiten in dem Gebiet, in 

dem neue elektronische Kommunikationsnetze entstehen sollen, gering zu halten, sollten 

Regelungen verboten werden, die Verhandlungen zwischen Netzbetreibern über 

Vereinbarungen zur Koordinierung von Bauarbeiten zwecks Einrichtung von VHC-Netzen 

grundsätzlich unterbinden. Werden Bauarbeiten nicht durch öffentliche Mittel finanziert, 

so sollte diese Verordnung den Netzbetreibern nicht die Möglichkeit nehmen, 

Vereinbarungen zur Koordinierung von Bauarbeiten zu treffen, die ihren Investitions- und 

Geschäftsplänen und dem von ihnen bevorzugten Zeitplan entsprechen. 
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(37) Die Mitgliedstaaten sollten die Ergebnisse von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln 

finanzierten Bauarbeiten maximieren, indem die positiven externen Effekte dieser Arbeiten 

sektorübergreifend genutzt und gleichberechtigte Möglichkeiten zur gemeinsamen 

Nutzung der bestehenden und geplanten physischen Infrastrukturen im Hinblick auf den 

Aufbau von VHC-Netzen gewährleistet werden. Der Hauptzweck der öffentlich 

finanzierten Bauarbeiten sollte nicht beeinträchtigt werden. Jedoch sollte der 

Netzbetreiber, der die betreffenden Bauarbeiten direkt oder indirekt, beispielsweise durch 

einen Unterauftragnehmer, ausführt, frühzeitigen und zumutbaren Koordinierungsanträgen 

für den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen zu verhältnismäßigen, 

nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingungen stattgeben. Beispielsweise sollte 

der antragstellende Betreiber etwaige Zusatzkosten, einschließlich der durch 

Verzögerungen verursachten Kosten, übernehmen und Änderungen an den ursprünglichen 

Plänen so gering wie möglich halten. Das Recht der Mitgliedstaaten, auch ohne konkretes 

Ersuchen Kapazitäten für elektronische Kommunikationsnetze zu reservieren, sollte von 

solchen Bestimmungen unberührt bleiben. Dadurch würden die Mitgliedstaaten in die Lage 

versetzt, einer künftigen Nachfrage nach physischen Infrastrukturen zu entsprechen und so 

den Nutzen von Bauarbeiten zu maximieren oder Maßnahmen zu treffen, um Betreibern 

anderer Netzarten wie Verkehrs-, Gas- oder Stromnetzen ähnliche Rechte in Bezug auf die 

Koordinierung von Bauarbeiten einzuräumen. 
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(38) In manchen Fällen, insbesondere beim Netzaufbau in ländlichen, abgelegenen oder dünn 

besiedelten Gebieten, könnte die Verpflichtung zur Koordinierung von Bauarbeiten die 

finanzielle Tragfähigkeit solcher Aufbaumaßnahmen gefährden und im Hinblick auf 

Investitionen zu Marktkonditionen abschreckend wirken. Daher könnten Anträge zur 

Koordinierung von Bauarbeiten, die an Unternehmen gerichtet werden, die öffentliche 

elektronische Kommunikationsnetze bereitstellen oder zu deren Bereitstellung zugelassen 

sind, unter spezifischen Umständen als unzumutbar erachtet werden. Das könnte 

insbesondere dann der Fall sein, wenn das antragstellende Unternehmen, das elektronische 

Kommunikationsnetze bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen ist, nicht seine 

Absicht bekundet hat, VHC-Netze in diesem Gebiet – sei es als Aufbau neuer Netze oder 

als Ausbau oder Erweiterung bestehender Netze – aufzubauen, und wenn eine Vorausschau 

oder ein Ersuchen gemäß Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2018/1972 um Bekundung der 

Absicht, VHC-Netze in ausgewiesenen Gebieten aufzubauen, oder eine öffentliche 

Konsultation im Einklang mit den Vorschriften der Union für staatliche Beihilfen 

stattgefunden hat. Falls mehrere solcher Verfahren – Vorausschau, Ersuchen und/oder 

öffentliche Konsultation – durchgeführt wurden, ist nur das Fehlen einer 

Interessenbekundung bei der jüngsten Gelegenheit für den vom Koordinierungsantrag für 

Bauarbeiten betroffenen Zeitraum maßgeblich. Damit die Möglichkeit besteht, auch 

künftig Zugang zur aufgebauten Infrastruktur zu gewähren, sollte das Unternehmen, das 

öffentliche elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt oder für deren Bereitstellung 

zugelassen ist und das die Bauarbeiten durchführt, gewährleisten, dass physische 

Infrastrukturen mit ausreichenden Kapazitäten errichtet werden, und hierbei die 

Kapazitätsanforderungen, die von dem die Koordinierung der Bauarbeiten 

beantragenden Unternehmen vorgebracht wurden und die vom GEREK in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission bereitgestellten Leitlinien berücksichtigen. Dies gilt 

unbeschadet der Vorschriften und Bedingungen für die Zuweisung öffentlicher Mittel 

sowie der Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen. 
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(39) Die Mitgliedstaaten sollten beschließen können, die Bestimmungen dieser Verordnung 

über die Koordinierung von Bauarbeiten – einschließlich der Transparenz – nicht auf 

Bauarbeiten anzuwenden, deren Tragweite – etwa in Bezug auf Wert, Umfang oder 

Dauer – begrenzt ist. Dies könnte beispielsweise bei Bauarbeiten mit einer Dauer von 

weniger als einer bestimmten Anzahl von Stunden oder Tagen – unter Rückgriff auf 

minimalinvasive Verfahren wie Mikro-Trenching oder bei Notfällen – erfolgen. 

(40) Um die Kohärenz der Ansätze sicherzustellen und gleichzeitig den unterschiedlichen 

Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, sollte das GEREK in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission bis 18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung Leitlinien für die Anwendung der Bestimmungen über die 

Koordinierung der Bauarbeiten bereitstellen. 

(41) Eine wirksame Koordinierung kann dazu beitragen, Kosten und Verzögerungen zu 

reduzieren und Unterbrechungen beim Aufbau zu verhindern, die durch Probleme vor Ort 

verursacht werden können. Ein Beispiel dafür, dass die Koordinierung von Bauarbeiten 

eindeutige Vorteile mit sich bringen kann, sind sektorübergreifende Projekte wie etwa die 

Transeuropäischen Energienetze (TEN‑E) und die Transeuropäischen Verkehrsnetze 

(TEN‑V), beispielsweise zur Einrichtung von 5G-Korridoren entlang von Verkehrswegen 

wie Straßen, Bahnstrecken und Binnenwasserstraßen. Solche Projekte erfordern oft eine 

koordinierte oder gemeinsame Gestaltung auf Basis einer frühzeitigen Zusammenarbeit der 

Projektbeteiligten. Im Rahmen der gemeinsamen Gestaltung können sich die Beteiligten 

vorab darauf einigen, wie sie beim Aufbau physischer Infrastrukturen vorgehen und 

welche Technologie und Ausrüstung sie einsetzen wollen, bevor die eigentliche 

Koordinierung der Bauarbeiten anläuft. Daher sollte der Antrag auf Koordinierung von 

Bauarbeiten so frühzeitig wie möglich gestellt werden. 
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(42) Für den Aufbau von Komponenten elektronischer Kommunikationsnetze oder zugehöriger 

Einrichtungen können zum Schutz des Allgemeininteresses der Union oder der 

Mitgliedstaaten verschiedene Genehmigungen erforderlich sein. Dazu können 

Genehmigungen für Ausschachtungsarbeiten, Bau-, Umwelt- und städtebauliche 

Genehmigungen, andere Genehmigungen sowie Wegerechte gehören. Je nach der Anzahl 

der Genehmigungen und Wegerechte, die für den Aufbau verschiedener Arten 

elektronischer Kommunikationsnetze oder zugehöriger Einrichtungen erforderlich sind, 

und den örtlichen Gegebenheiten kommen gegebenenfalls unterschiedliche Verfahren und 

Bedingungen zur Anwendung, was Schwierigkeiten beim Netzaufbau verursachen kann. 

Um den Aufbau zu erleichtern, sollten daher alle Vorschriften zur Festlegung von 

Bedingungen und Verfahren für die Erteilung von Genehmigungen und Wegerechten so 

weit wie möglich gestrafft werden und auf nationaler Ebene kohärent sein, und zwar unter 

Wahrung der Mitspracherechte der jeweiligen zuständigen Behörden und der 

Wahrnehmung ihrer Entscheidungsbefugnisse im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip. 

Die Informationen über die Verfahren und allgemeinen Bedingungen für die Erteilung von 

Baugenehmigungen und Wegerechten sollten von den jeweils zuständigen Behörden über 

die zentrale Informationsstelle bereitgestellt werden. Dies könnte das Vorgehen 

vereinfachen und zu größerer Effizienz und Transparenz für alle Betreiber beitragen, 

insbesondere für neue Marktteilnehmer oder kleinere Betreiber, die in einem Gebiet 

bislang noch nicht tätig sind. Zudem sollten Betreiber das Recht haben, Anträge auf 

Genehmigungen und Wegerechte in elektronischer Form über eine zentrale 

Informationsstelle zu stellen. Zugleich sollten diese Unternehmen die Möglichkeit haben, 

in elektronischer Form Informationen über den Stand der Bearbeitung ihrer Anträge und 

darüber, ob ihnen stattgegeben wurde oder ob sie abgelehnt wurden, abzurufen. 
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(43) Genehmigungsverfahren sollten nicht zu ungerechtfertigten Investitionshemmnissen 

führen oder dem Binnenmarkt schaden. Die Mitgliedstaaten sollten daher sicherstellen, 

dass Entscheidungen über die Erteilung von Genehmigungen für den Aufbau von 

Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen innerhalb von vier 

Monaten nach Eingang des Genehmigungsantrags oder innerhalb der im nationalen 

Recht vorgesehenen Frist – je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist – vorliegen. Die 

Mitgliedstaaten werden ermutigt, in ihren nationalen Rechtsvorschriften Bestimmungen 

einzuführen, wonach die zuständigen Behörden Genehmigungen schneller als gesetzlich 

vorgeschrieben erteilen oder ablehnen können. Dies gilt unbeschadet anderer besonderer 

Fristen oder Verpflichtungen, die für die ordnungsgemäße Verfahrensdurchführung 

festgelegt wurden und die für das Genehmigungsverfahren nach Maßgabe des nationalen 

Rechts bzw. des Unionsrechts gelten. Die zuständigen Behörden sollten den Aufbau von 

VHC-Netzen und zugehöriger Einrichtungen nicht beschränken, behindern oder 

wirtschaftlich weniger attraktiv machen. Insbesondere sollten sie nicht verhindern, dass 

Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen und zur Erteilung von Wegerechten – soweit 

möglich – parallel laufen, und sie sollten von den Betreibern nicht verlangen, dass sie eine 

bestimmte Genehmigung einholen müssen, bevor andere Arten von Genehmigungen 

beantragt werden können. Die zuständigen Behörden sollten jede Ablehnung der Erteilung 

von Genehmigungen oder Wegerechten in ihrem Zuständigkeitsbereich auf der Grundlage 

objektiver, transparenter, nichtdiskriminierender und verhältnismäßiger Bedingungen 

begründen. 
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(44) Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden, sollten die zuständigen Behörden die 

Vollständigkeit eines Genehmigungsantrags innerhalb von 20 Werktagen nach Eingang 

bestätigen. Gelangt die zuständige Behörde zu dem Schluss, dass der 

Genehmigungsantrag unvollständig ist, so sollte sie den Antragsteller innerhalb dieser 

Frist auffordern, fehlende Informationen nachzureichen. Aus Gründen der 

Gleichbehandlung und der Transparenz sollten die zuständigen Behörden 

Genehmigungsanträge für Bauarbeiten als unzulässig erachten können, wenn die gemäß 

dieser Verordnung erforderlichen Mindestinformationen nicht spätestens zwei Monate vor 

Einreichung des ersten Genehmigungsantrags bei den zuständigen Behörden über eine 

zentrale Informationsstelle zur Verfügung gestellt wurden. Wenn zusätzlich zu 

Genehmigungen auch Wegerechte für den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen 

benötigt werden, so sollten die zuständigen Behörden abweichend von Artikel 43 der 

Richtlinie (EU) 2018/1972 diese Wegerechte innerhalb von vier Monaten nach Eingang 

des Antrags erteilen, außer in Fällen von Enteignung. Andere Wegerechte, die nicht in 

Verbindung mit Genehmigungen für Bauarbeiten benötigt werden, sollten weiterhin 

innerhalb der Frist von sechs Monaten gemäß Artikel 43 der Richtlinie (EU) 2018/1972 

erteilt werden. ▌ 
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(45) Um den Aufbau von VHC-Netzen zu beschleunigen und gleichzeitig den 

Verwaltungsaufwand für die Genehmigungsbehörden zu verringern, sollten bestimmte 

Arten von Bauarbeiten, wie z. B. kleinere Bauarbeiten, keiner vorherigen Genehmigung 

unterliegen. Aus Gründen der Transparenz und der Rechtssicherheit sollten die 

Mitgliedstaaten diese Arten von Bauarbeiten festlegen und die Informationen über eine 

zentrale Informationsstelle veröffentlichen. Für verschiedene Infrastrukturkategorien (wie 

Masten, Antennen, Pfähle und unterirdische Leitungsrohre), bei denen eigentlich 

Genehmigungen für Bau- oder Ausschachtungsarbeiten oder andere Arten von 

Genehmigungen benötigt werden, könnten unter bestimmten festgelegten Bedingungen 

Ausnahmen von der Pflicht zur Vorabgenehmigung festgelegt werden. Sie könnten auch 

in Bezug auf technische Aktualisierungen bestehender Anlagen, Instandhaltungsarbeiten 

und kleinere Bauarbeiten, wie z. B. Mikro-Trenching, angewandt werden. Für kleinere 

Bauarbeiten zum Aufbau von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen könnten aus 

Gründen des architektonischen, historischen, religiösen oder ökologischen Werts oder 

aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, der Verteidigung, der öffentlichen Ordnung, 

der öffentlichen Gesundheit oder zum Schutz der Sicherheit kritischer Infrastrukturen 

weiterhin Genehmigungen erforderlich sein. Die Mitgliedstaaten sollten diese 

Kategorien festlegen und aus Gründen der Transparenz die Ausnahmen über eine 

zentrale Informationsstelle veröffentlichen. Damit die zuständigen Behörden beurteilen 

könnten, ob die geplanten Arbeiten unter die Ausnahmeregelungen fallen, benötigten sie 

Mindestinformationen wie z.B. Informationen über Beginn und Dauer der Arbeiten. 

Aus diesem Grund sollten die Mitgliedstaaten von dem betreffenden Betreiber verlangen 

können, dass er die zuständigen Behörden anhand einer Erklärung mit 

Mindestinformationen über seine Absicht unterrichtet, mit den Bauarbeiten zu 

beginnen. 
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(46) Um sicherzustellen, dass die Verfahren zur Erteilung solcher Genehmigungen im Einklang 

mit bestimmten neuen und bewährten Verwaltungsverfahren auf nationaler Ebene 

innerhalb angemessener Fristen abgeschlossen werden, müssen Grundsätze für die 

Verwaltungsvereinfachung aufgestellt werden. Unter anderem sollte die Pflicht zur 

Vorabgenehmigung auf Fälle beschränkt werden, in denen dies unerlässlich ist, und es 

sollte der Grundsatz eingeführt werden, wonach nach Ablauf einer bestimmten Frist eine 

Genehmigung als von den zuständigen Behörden stillschweigend erteilt gilt. Die 

Mitgliedstaaten sollten von der Bestimmung über die stillschweigende Genehmigung 

abweichen können, indem sie dem Betreiber im Fall der Nichteinhaltung der im 

Unionsrecht oder im nationalen Recht festgelegten Frist für die Entscheidung über den 

Genehmigungsantrag durch die zuständige Behörde eine alternative Abhilfemaßnahme 

anbieten. Eine solche alternative Abhilfemaßnahme sollte entweder einen Mechanismus 

umfassen, der es dem Betreiber ermöglicht, Schadensersatzansprüche für Schäden 

geltend zu machen, die sich aus der Verzögerung des Verfahrens ergeben, oder die 

Möglichkeit vorsehen, den Fall an ein Gericht oder eine Aufsichtsbehörde zu verweisen, 

wobei der Abhilfemaßnahme auf Ersuchen des Betreibers eine Zusammenkunft mit der 

zuständigen Behörde vorangehen sollte. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit haben, ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren bei Mitteilungsverfahren 

beizubehalten oder einzuführen, die nach nationalem Recht für den Aufbau von 

Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen gelten. Sofern 

Mitgliedstaaten von der Anwendung der Bestimmung über die stillschweigende 

Genehmigung abweichen, sollten sie sicherstellen, dass – zusammen mit den und 

unbeschadet der von ihnen vorgesehenen alternativen Abhilfemaßnahmen – auf 

Ersuchen des Betreibers oder der zuständigen Behörde eine Schlichtungssitzung 

organisiert wird. Eine solche Sitzung sollte unverzüglich organisiert werden, um die 

Annahme einer Entscheidung über die Genehmigung zu erleichtern. Insbesondere bietet 

die Sitzung die Gelegenheit, gegebenenfalls unter Beteiligung anderer interessierter 

Parteien oder einschlägiger Behörden zusätzliche Informationen sowie mögliche 

Anpassungen des Projekts zu ermitteln. Die Mitgliedstaaten könnten noch andere 

alternative Maßnahmen einführen oder beibehalten, um sicherzustellen, dass die 

zuständigen Behörden die Frist für die Erteilung oder Ablehnung von Genehmigungen 

einhalten. 
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(47) Um den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen zu erleichtern, sollten sich Gebühren 

für Genehmigungen, außer für die Erteilung von Wegerechten, gemäß den in Artikel 16 

der Richtlinie (EU) 2018/1972 festgelegten Grundsätzen auf die Verwaltungskosten im 

Zusammenhang mit der Bearbeitung des Genehmigungsantrags beschränken. Für 

Wegerechte gelten die Artikel 42 und 43 der Richtlinie (EU) 2018/1972. 
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(48) Zur Erreichung der im Beschluss (EU) 2022/2481 festgelegten Ziele müssen bis 2030 alle 
Endnutzer an festen Standorten über eine Gigabit-Netzanbindung bis zum 
Netzabschlusspunkt verfügen und alle besiedelten Gebiete – im Einklang mit dem 
Grundsatz der Technologieneutralität – mit drahtlosen Hochgeschwindigkeitsnetzen der 
nächsten Generation versorgt sein, deren Leistung mindestens derjenigen von 5G 
entspricht. Die Bereitstellung von Gigabit-Netzen bis zum Standort des Endnutzers, 
insbesondere durch glasfaserfähige gebäudeinterne physische Infrastrukturen, sollte 
erleichtert werden. Der Einbau kleiner Leitungsrohre beim Bau von Gebäuden verursacht 
nur geringe Zusatzkosten, während die Ausrüstung von Gebäuden mit einer Gigabit-
Infrastruktur unter Umständen einen beträchtlichen Teil der Kosten des Aufbaus eines 
Gigabit-Netzes ausmacht. Daher sollten alle neuen Gebäude sowie Gebäude, bei denen 
umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen werden, mit physischen Infrastrukturen 
und gebäudeinternen Glasfaserverkabelungen ausgestattet sein, die die Bereitstellung von 
Anschlüssen mit Gigabit-Geschwindigkeiten für die Endnutzer ermöglicht, sofern dies die 
Kosten der Renovierungsarbeiten nicht unverhältnismäßig erhöht und technisch 
durchführbar ist. Neue Mehrfamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser, bei denen 
umfangreiche Renovierungen vorgenommen werden, sollten mit einem Zugangspunkt 
ausgestattet werden, der für ein oder mehrere Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze bereitstellen oder für deren Bereitstellung zugelassen sind, leicht 
zugänglich ist, sofern dies die Kosten der Renovierungsarbeiten nicht unverhältnismäßig 
erhöht und technisch durchführbar ist. Ferner sollten die Bauträger vorsehen, dass von 
jeder Wohnung leere Leitungsrohre zum Zugangspunkt innerhalb oder außerhalb eines 
Mehrfamilienhauses verlegt werden, die Verbindungen bis zu den Netzabschlusspunkten 
oder – in denjenigen Mitgliedstaaten, in denen gemäß nationalem Recht der 
Netzabschlusspunkt außerhalb des jeweiligen Standorts des Endnutzers gelegt wird – bis 
zu dem physischen Punkt, an dem der Endnutzer eine Anbindung an das öffentliche 
Netz hat, ermöglichen. Umfangreiche Renovierungen bestehender Gebäude am Standort 
des Endnutzers, die dazu dienen, gemäß der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates12 die Energieeffizienz zu verbessern, bieten die Möglichkeit, 
diese Gebäude mit glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, 
gebäudeinternen Glasfaserverkabelungen und im Falle von Mehrfamilienhäusern mit 
einem Zugangspunkt auszustatten. 

                                                
12 Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über 

die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13). 
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(49) Ein Zugangspunkt kann für einen Betreiber besonders nützlich sein, um Zugang zu 

einem Gebäude zu erhalten, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern, da dieser physische 

Punkt die Verkabelung, die bestimmte Endnutzerstandorte verbindet, zusammenführen 

kann. Um den Wettbewerb dadurch zu fördern, dass mehr als ein Unternehmen 

Endkunden bedienen kann, ist es wichtig, dass Zugangspunkte für neue 

Mehrfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser, bei denen umfangreiche Renovierungen 

vorgenommen werden, ohne übermäßigen Aufwand für mehr als einen Betreiber leicht 

zugänglich sind. 

(50) Die Bestimmungen über glasfaserfähige gebäudeinterne physische Infrastrukturen, 

Zugangspunkte und Glasfaserverkabelung schließen das Vorhandensein anderer 

Technologiearten innerhalb derselben gebäudeinternen physischen Infrastruktur nicht 

aus. Diese Bestimmungen sollten das Recht der Gebäudeeigentümer, das Gebäude 

zusätzlich zu Glasfaserkabeln mit zusätzlichen gebäudeinternen physischen 

Infrastrukturen auszustatten, die neben Glasfaserkabeln oder anderen Elementen 

elektronischer Kommunikationsnetze Leitungen aufnehmen können, unberührt lassen. 
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(51) Es ist möglich, dass die Ausstattung eines Gebäudes mit glasfaserfähigen gebäudeinternen 

physischen Infrastrukturen, einem Zugangspunkt oder gebäudeinternen 

Glasfaserverkabelungen als unverhältnismäßig kostenintensiv eingestuft wird, 

insbesondere im Falle von neuen Einfamilienhäusern oder von Gebäuden, die 

umfangreichen Renovierungen unterzogen werden. Eine solche Feststellung kann sich auf 

objektive Gründe stützen, z. B. spezifische Kostenschätzungen, wirtschaftliche Gründe im 

Zusammenhang mit dem Standort, ▌Erhaltung baulichen Erbes oder Umweltschutzgründe, 

z. B. bei bestimmten Kategorien von Denkmälern. 

(52) Potenzielle Käufer und Mieter würden davon profitieren, Gebäude zu erkennen, die mit 

glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, einem Zugangspunkt und 

einer gebäudeinternen Glasfaserverkabelung ausgestattet sind und daher über ein 

erhebliches Potenzial für Kosteneinsparungen verfügen. Zugleich sollte die 

Glasfaserfähigkeit von Gebäuden gefördert werden. Gebäude, die mit glasfaserfähigen 

gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, einem Zugangspunkt und einer 

gebäudeinternen Glasfaserverkabelung ausgestattet sind, sollten deshalb auf freiwilliger 

Basis und gemäß den von den Mitgliedstaaten festgelegten Verfahren das Zeichen 

„glasfaserfähig“ erhalten können, sofern die Mitgliedstaaten ein derartiges Zeichen 

eingeführt haben. 
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(53) Unternehmen, die öffentliche elektronische Kommunikationsnetze bereitstellen oder für 

deren Bereitstellung zugelassen sind und die Gigabit-Netze in einem bestimmten Gebiet 

aufbauen, könnten bedeutende Größenvorteile erzielen, wenn sie ihr Netz bis zum 

Zugangspunkt ▌ausbauen könnten, indem sie hierfür auf bestehende physische 

Infrastrukturen zurückgreifen und das betroffene Gebiet wiederherstellen. Dies sollte 

unabhängig davon möglich sein, ob ein Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt explizit ein 

Interesse an dem Dienst zum Ausdruck gebracht hat oder nicht, sofern die Eingriffe in das 

Privateigentum ohne ungebührliche Beeinträchtigung des Rechts auf Eigentum auf das 

Mindestmaß beschränkt werden. Sobald das Netz am Zugangspunk abgeschlossen wird, ist 

der Anschluss eines zusätzlichen Kunden wesentlich kostengünstiger möglich, 

insbesondere, wenn in dem Gebäude bereits ein glasfaserfähiges vertikales Netzsegment 

vorhanden ist. Das entsprechende Ziel wird ebenfalls erfüllt, wenn das Gebäude selbst 

bereits mit einem Zugangspunkt zu einem Gigabit-Netz ausgestattet ist, zu dem jedem 

Betreiber öffentlicher Kommunikationsnetze, der über einen aktiven Teilnehmer in dem 

Gebäude verfügt, zu transparenten, verhältnismäßigen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen Zugang angeboten wird. Dies könnte insbesondere in Mitgliedstaaten der 

Fall sein, die Maßnahmen gemäß Artikel 44 der Richtlinie (EU) 2018/1972 ergriffen 

haben. Die Unternehmen, die öffentliche elektronische Kommunikationsnetze 

bereitstellen oder für die Bereitstellung solcher Netze zugelassen sind, sollten nach 

Beendigung des Vertrags mit dem Teilnehmer so weit wie möglich die Bestandteile ihres 

Netzes – z. B. veraltete Kabel und Ausrüstung – entfernen und den betroffenen Bereich 

wiederherstellen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/1972;Year2:2018;Nr2:1972&comp=


 

 51 

(54) Um dazu beizutragen, dass der Zugang von Endnutzern zu Gigabit-Netzen gewährleistet 

ist, sollten neue und umfangreich renovierte Gebäude mit glasfaserfähigen 

gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, gebäudeinternen Glasfaserverkabelungen und 

– im Falle von Mehrfamilienhäusern – mit einem Zugangspunkt ausgestattet sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten jedoch über eine gewisse Flexibilität verfügen, um dies zu 

erreichen. Mit dieser Verordnung wird somit keine Harmonisierung der Vorschriften über 

verbundene Kosten, einschließlich Vorschriften über die Erstattung der Kosten für die 

Ausstattung von Gebäuden mit glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen 

Infrastrukturen, gebäudeinternen Glasfaserverkabelungen und einem Zugangspunkt, 

angestrebt. 

(55) Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip und zur Berücksichtigung der nationalen 

Gegebenheiten sollten die Mitgliedstaaten die Normen oder technischen Spezifikationen 

annehmen, die erforderlich sind, um neue Gebäude oder Gebäude, die umfangreichen 

Renovierungen unterzogen werden, mit glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen 

Infrastrukturen und gebäudeinterner Glasfaserverkabelung sowie neue Mehrfamilienhäuser 

oder Mehrfamilienhäuser, die umfangreichen Renovierungen unterzogen werden, mit 

einem Zugangspunkt auszustatten. In diesen Normen oder technischen Spezifikationen 

sollte mindestens Folgendes festgelegt sein: Spezifikationen für die 

Gebäudezugangspunkte, Spezifikationen für die Glasfaserschnittstellen, Spezifikationen 

für Kabel, Spezifikationen für Steckdosen/Buchsen, Spezifikationen für Leerrohre oder 

Mikrokanäle, erforderliche technische Spezifikationen, um Störungen der elektrischen 

Verkabelungen zu verhindern, der Mindestbiegeradius. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Einhaltung dieser erforderlichen Normen oder technischen Spezifikationen 

sicherstellen. Die Mitgliedstaaten sollten Verfahren zum Nachweis dieser Einhaltung 

festlegen; dazu könnte die Vor-Ort-Überprüfung der Gebäude oder einer 

repräsentativen Auswahl der Gebäude gehören. Um zu vermeiden, dass durch solche in 

dieser Verordnung vorgesehene Verfahren zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht, 

sollten die Mitgliedstaaten darüber hinaus die Verfahrensanforderungen für die Verfahren 

gemäß der Richtlinie 2010/31/EU berücksichtigen und gegebenenfalls die Möglichkeit 

einer kombinierten Einleitung beider Antragsverfahren prüfen. 
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(56) Angesichts der gesellschaftlichen Vorteile der digitalen Inklusion und unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Aufbaus von VHC-Netzen sollte 

an Orten, an denen es keine passiven oder aktiven glasfaserfähigen Infrastrukturen bis zu 

den Räumen der Endnutzer, oder andere Möglichkeiten für den Zugang eines Teilnehmers 

zu VHC-Netzen gibt, jeder Betreiber öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze 

das Recht haben, sein Netz auf eigene Kosten bis zu den privaten Räumen des Teilnehmers 

auszubauen, wenn der Eingriff in das Privateigentum ohne ungebührliche 

Beeinträchtigung des Rechts auf Eigentum erfolgt und so gering wie möglich gehalten 

wird, indem z. B. – soweit möglich – auf bestehende physische Infrastrukturen in dem 

Gebäude zurückgegriffen oder das betroffene Gebiet vollständig wiederhergestellt wird. 

(57) Anträge auf Zugang zu gebäudeinternen physischen Infrastrukturen sollten in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, während Anträge auf Zugang zu 

Glasfaserverkabelungen in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/1972 fallen 

sollten. ▌ 
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(58) Um die Kohärenz der Ansätze sicherzustellen und gleichzeitig den unterschiedlichen 

Gegebenheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, sollte das GEREK 

in enger Zusammenarbeit mit der Kommission innerhalb von 18 Monaten nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung Leitlinien zu den Bedingungen für den Zugang zu 

gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, einschließlich der Anwendung fairer und 

angemessener Bedingungen, sowie zu den Kriterien, die die nationalen 

Streitbeilegungsstellen bei der Beilegung von Streitigkeiten befolgen müssen, 

veröffentlichen. Bei der Ausarbeitung der Leitlinien sollten die Ansichten der 

Interessenträger und insbesondere der nationalen Streitbeilegungsstellen gebührend 

berücksichtigt werden, um Sorge dafür zu tragen, dass solche Leitlinien bewährte 

Grundsätze nicht beeinträchtigen, mit den Verfahrensregeln der nationalen 

Streitbeilegungsstellen im Einklang stehen und dem weiteren Ausbau von VHC-Netzen 

nicht abträglich sind. In Anbetracht des Grades der Flexibilität, die den Mitgliedstaaten 

bei der Anwendung dieser Bestimmungen eingeräumt wird, und im Interesse der 

Effizienz sollten die Leitlinien des GEREK einen angemessenen Grad an Granularität 

aufweisen. 
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(59) Um die Modernisierung und Flexibilität der Verwaltungsverfahren zu fördern sowie die 

Kosten und den Zeitaufwand zu verringern, die mit den Verfahren für den Aufbau von 

VHC-Netzen verbunden sind, sollten die Dienste der zentralen Informationsstellen 

vollständig online erbracht werden. Zu diesem Zweck sollten die zentralen 

Informationsstellen einen einfachen Zugang zu den benötigten digitalen Instrumenten wie 

Webportalen, Datenbanken, digitalen Plattformen oder digitalen Anwendungen 

bereitstellen. Die Instrumente sollten die Möglichkeit bieten, auf effiziente Art und Weise 

auf die Mindestinformationen über bestehende physische Infrastrukturen und geplante 

Bauarbeiten zuzugreifen und die Möglichkeit sicherstellen, Informationen anzufordern. 

Zudem sollten diese digitalen Instrumente einen Zugang zu den elektronischen 

Verwaltungsverfahren für die Erteilung von Genehmigungen und Wegerechten sowie zu 

entsprechenden Informationen über die geltenden Bedingungen und Verfahren 

ermöglichen. Wenn in einem Mitgliedstaat mehrere zentrale Informationsstellen 

eingerichtet werden, sollten alle zentralen Informationsstellen problemlos und nahtlos auf 

elektronischem Weg über eine zentrale nationale digitale Anlaufstelle zugänglich sein. 

Diese Anlaufstelle sollte über eine gemeinsame Benutzerschnittstelle für den Online-

Zugang zu den zentralen Informationsstellen verfügen. Die zentrale nationale digitale 

Anlaufstelle sollte die Interaktion zwischen den Betreibern und den zuständigen Behörden, 

die die Aufgaben der zentralen Informationsstellen wahrnehmen, erleichtern. 
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(60) Den Mitgliedstaaten sollte es gestattet sein, auf digitale Instrumente wie Webportale, 

Datenbanken, digitale Plattformen und digitale Anwendungen, die möglicherweise bereits 

auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene zur Verfügung stehen, zurückzugreifen und 

diese erforderlichenfalls zu verbessern, um die Funktionen der zentralen Informationsstelle 

bereitzustellen, sofern sie damit den in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen 

nachkommen. Dies gilt auch für den Zugang über eine zentrale nationale digitale 

Anlaufstelle und die Verfügbarkeit sämtlicher in dieser Verordnung vorgesehenen 

Funktionen. Im Sinne der Grundsätze der einmaligen Erfassung und der Datenminimierung 

sowie der Genauigkeit sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein, gegebenenfalls weitere 

digitale Plattformen, Datenbanken oder Anwendungen zur Unterstützung der zentralen 

Informationsstellen zu integrieren. Beispielsweise könnten die digitalen Plattformen, 

Datenbanken oder Anwendungen, die die zentralen Informationsstellen in Bezug auf 

bestehende physische Infrastrukturen unterstützen, ganz oder teilweise mit den 

entsprechenden Instrumenten für geplante Bauarbeiten und für die Erteilung von 

Genehmigungen vernetzt oder vollständig bzw. teilweise integriert werden. Damit keine 

Doppelarbeit geleistet wird und um die nahtlose Integration sicherzustellen, könnten die 

Mitgliedstaaten eine Bewertung der auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bereits 

bestehenden digitalen Instrumente durchführen und bei der Konzeption der zentralen 

Informationsstellen auf bewährten Verfahren aufbauen. 
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(61) Damit sichergestellt ist, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen zentralen 

Informationsstellen effektiv arbeiten, sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass hierfür 

angemessene Ressourcen zur Verfügung stehen und relevante Informationen zu 

spezifischen geografischen Gebieten unmittelbar verfügbar sind. Die Informationen sollten 

so detailliert dargestellt werden, dass eine größtmögliche Effizienz mit Blick auf die 

übertragenen Aufgaben erzielt wird; dies gilt auch für das örtliche Kataster. Diesbezüglich 

könnten die Mitgliedstaaten mögliche Synergien und Größenvorteile im Zusammenhang 

mit den „einheitlichen Ansprechpartnern“ im Sinne des Artikels 6 der Richtlinie 

2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates13 sowie anderen geplanten oder 

vorhandenen E-Government-Lösungen erwägen, mit dem Ziel, auf bestehenden Strukturen 

aufzubauen und den größtmöglichen Nutzen für die Endnutzer zu erzielen. In gleicher 

Weise sollten das einheitliche digitale Zugangstor gemäß der Festlegung in der 

Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates14 und die 

zentralen Informationsstellen miteinander verknüpft werden. 

                                                
13 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 

2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36). 
14 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 

2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, 
Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 
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(62) Die Kosten für die Einrichtung der zentralen nationalen digitalen Anlaufstelle, der 

zentralen Informationsstellen und der digitalen Instrumente, die zur Erfüllung der 

Bestimmungen dieser Verordnung erforderlich sind, könnten ganz oder teilweise für eine 

finanzielle Unterstützung aus Unionsmitteln infrage kommen, etwa aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (spezifisches Ziel „ein wettbewerbsfähigeres und 

intelligenteres Europa durch die Förderung eines innovativen und intelligenten 

wirtschaftlichen Wandels und regionaler IKT-Konnektivität“15), dem Programm „Digitales 

Europa“16 (spezifisches Ziel „Einführung und optimale Nutzung digitaler Kapazitäten und 

Interoperabilität“) und der Aufbau- und Resilienzfazilität17 (Säulen zum digitalen Wandel 

und zu intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum, darunter wirtschaftlicher 

Zusammenhalt, Arbeitsplätze, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, 

Entwicklung und Innovation sowie ein gut funktionierender Binnenmarkt mit starken 

kleinen und mittleren Unternehmen), sofern die betreffenden Ausgaben den jeweiligen 

Zielen und Förderungsfähigkeitskriterien entsprechen. 

                                                
15 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und den Kohäsionsfonds (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60). 

16 Artikel 8 der Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2021 zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ und zur Aufhebung des 
Beschlusses (EU) 2015/2240 (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1). 

17 Artikel 3 der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 
18.2.2021, S. 17). 
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(63) Wenn es bei kommerziellen Verhandlungen über den Zugang zu physischen 

Infrastrukturen oder über die Koordinierung von Bauarbeiten zu Uneinigkeiten in Bezug 

auf die technischen und kommerziellen Bedingungen kommt, sollte jede Partei die 

Möglichkeit haben, eine nationale Streitbeilegungsstelle anzurufen, die den Parteien eine 

Lösung vorschreiben kann, um ungerechtfertigte Ablehnungen von Anträgen oder die 

Auferlegung unangemessener Bedingungen zu vermeiden. Bei der Festlegung der Preise 

für die Gewährung des Zugangs zu bestehenden physischen Infrastrukturen oder der 

Aufteilung der Kosten für koordinierte Bauarbeiten sollte die Streitbeilegungsstelle 

gewährleisten, dass der Zugangsanbieter und die Netzbetreiber, die Bauarbeiten planen, 

eine faire Möglichkeit haben, die ihnen durch die Gewährung des Zugangs zu ihren 

physischen Infrastrukturen entstehenden Kosten zu decken. Dabei sollten die einschlägigen 

Orientierungshilfen der Kommission oder Leitlinien des GEREK, etwaige spezifische 

nationale Bedingungen, bestehende Tarifstrukturen und alle bereits von der nationalen 

Regulierungsbehörde auferlegten Verpflichtungen berücksichtigt werden. Zudem sollte die 

Streitbeilegungsstelle auch die Auswirkungen des beantragten Zugangs bzw. der 

beantragten Koordinierung von Bauarbeiten auf den Geschäftsplan des Zugangsanbieters 

oder Netzbetreibers, der Bauarbeiten plant, berücksichtigen, einschließlich der getätigten 

oder geplanten Investitionen, insbesondere in die physischen Infrastrukturen, auf die sich 

der Antrag bezieht. 
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(64) Um Verzögerungen beim Netzaufbau zu vermeiden, sollte die nationale 

Streitbeilegungsstelle Streitigkeiten zeitnah beilegen, in jedem Fall innerhalb von vier 

Monaten nach Eingang des Antrags auf Beilegung einer Streitigkeit im Falle von 

Streitigkeiten über den Zugang zu bestehenden physischen Infrastrukturen bzw. innerhalb 

von einem Monat, wenn es um die Transparenz hinsichtlich physischer Infrastrukturen, die 

Koordinierung geplanter Bauarbeiten und die Transparenz hinsichtlich geplanter 

Bauarbeiten geht. Verzögerungen bei der Beilegung einer Streitigkeit könnten aufgrund 

außergewöhnlicher Umstände gerechtfertigt sein, die sich der Kontrolle der 

Streitbeilegungsstellen entziehen, beispielsweise aufgrund unzureichender Informationen 

oder Unterlagen, die für eine Entscheidung benötigt werden, einschließlich 

Stellungnahmen anderer zuständiger Behörden, die konsultiert werden müssen, oder 

aufgrund der hohen Komplexität des Dossiers. 

(65) Die Streitbeilegungsstelle sollte die Befugnis haben, Streitigkeiten in Bezug auf den 

Zugang zu physischen Infrastrukturen sowie auf geplante Bauarbeiten zum Aufbau von 

VHC-Netzen oder Informationen hierzu mittels einer verbindlichen Entscheidung 

beizulegen. In jedem Fall sollten die Entscheidungen dieser Stelle das Recht aller Parteien 

unberührt lassen, ein Gericht mit dem Fall zu befassen oder vorab bzw. zeitgleich mit der 

formalen Streitbeilegung ein Schlichtungsverfahren in Anspruch zu nehmen, 

beispielsweise in Form von Mediation oder zusätzlichen Gesprächen. Um Transparenz 

und Berechenbarkeit zu gewährleisten und die Durchsetzung von Entscheidungen und 

das Vertrauen in Streitbeilegungsmechanismen zu verbessern, sollten die nationalen 

Streitbeilegungsstellen ihre Entscheidungen veröffentlichen, wobei die Grundsätze der 

Vertraulichkeit und der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen zu beachten sind, und die 

zentralen Informationsstellen den Zugang zu diesen Entscheidungen sicherstellen. 
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(66) Die Bestimmungen der Richtlinie 2014/61/EU über die Streitbeilegung gelten weiterhin 

für alle Streitbeilegungsverfahren, die auf der Grundlage der genannten Richtlinie 

eingeleitet wurden. 

(67) Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip sollte diese Verordnung den Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit lassen, Regulierungsaufgaben den Behörden zu übertragen, die diese 

Aufgaben im Einklang mit der nationalen verfassungsrechtlichen Kompetenz- und 

Befugnisverteilung und den Anforderungen dieser Verordnung am besten erfüllen können. 

Um den Verwaltungsaufwand zu verringern, sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein, 

eine bestehende Stelle zu benennen oder die bereits gemäß der Richtlinie 2014/61/EU 

benannten zuständigen Stellen beizubehalten. Informationen über die an die zuständige 

Stelle bzw. die zuständigen Stellen übertragenen Aufgaben sollten über eine zentrale 

Informationsstelle bereitgestellt und der Kommission mitgeteilt werden, es sei denn, dies 

ist bereits gemäß der Richtlinie 2014/61/EU erfolgt. Der Ermessensspielraum, der es den 

Mitgliedstaaten ermöglicht, die Aufgaben der zentralen Informationsstelle mehreren 

zuständigen Stellen zu übertragen, sollte nicht deren Fähigkeit beeinträchtigen, diese 

Aufgaben wirksam zu erfüllen. 

(68) Bei der benannten nationalen Streitbeilegungsstelle und der zuständigen Stelle, die die 

Aufgaben der zentralen Informationsstelle wahrnimmt, sollten Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit und strukturelle Trennung gegenüber den Betroffenen gewährleistet sein, 

die Stellen sollten ihre Befugnisse unparteiisch, transparent und zeitnah ausüben, und sie 

sollten über angemessene Kompetenzen und Mittel verfügen. Die nationalen 

Streitbeilegungsstellen sollten unabhängig und objektiv handeln und weder Weisungen 

einer anderen Stelle einholen noch solche entgegennehmen, wenn sie über die ihnen 

vorgelegten Streitfälle entscheiden. 
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(69) Die Mitgliedstaaten sollten angemessene, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung und gegen verbindliche Entscheidungen 

der zuständigen Stellen vorsehen, auch für Fälle, in denen ein Netzbetreiber oder eine 

öffentliche Stelle über eine zentrale Informationsstelle wissentlich oder grob fahrlässig 

irreführende, fehlerhafte oder unvollständige Informationen bereitstellt. 

(70) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Erleichterung des Aufbaus der physischen 

Infrastruktur für VHC-Netze in der Union – in einer dem Binnenmarkt förderlichen Art 

und Weise –, wegen des Fortbestehens unterschiedlicher Ansätze und der langsamen, 

unwirksamen Umsetzung der Richtlinie 2014/61/EU nicht ausreichend auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten erreicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs des 

Netzaufbaus und der benötigten Investitionen besser auf Unionsebene zu verwirklichen 

sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(71) Diese Verordnung lässt die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit oder ihre Befugnis, andere wesentliche 

staatliche Funktionen – insbesondere in Bezug auf die öffentliche Sicherheit, die 

territoriale Unversehrtheit und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung – zu 

schützen, unberührt. 
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(72) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und den Grundsätzen, die mit 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden Die Verordnung 

zielt insbesondere darauf ab, die uneingeschränkte Wahrung des Rechts auf Privatsphäre 

und des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen, der unternehmerischen Freiheit, des Rechts 

auf Eigentum und des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf zu fördern. Die 

Verordnung ist unter Achtung dieser Rechte und Grundsätze anzuwenden. 

(73) Die Bestimmungen dieser Verordnung decken den gesamten Inhalt der Richtlinie 

2014/61/EU ab; die Richtlinie sollte deshalb aufgehoben werden. Aufgrund des 

zeitversetzten Geltungsbeginns einiger Vorschriften zur Transparenz, zu 

Genehmigungsverfahren, zu gebäudeinternen physischen Infrastrukturen und zur 

Digitalisierung der zentralen Informationsstellen sollten einige Vorschriften der 

Richtlinie 2014/61/EU jedoch bestehen bleiben, bis die entsprechenden Vorschriften der 

vorliegenden Verordnung gelten. Beispielsweise sollten Netzbetreiber und öffentliche 

Stellen, weiterhin verpflichtet bleiben, gemäß Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 4 Absatz 3 

und Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie 2014/61/EU Informationen zu bestehenden 

physischen Infrastrukturen über eine zentrale Informationsstelle zur Verfügung zu 

stellen, damit diese umgehend zugänglich sind, bis die einschlägigen Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung gelten. 
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(74) Durch eine Frist von 18 Monaten zwischen dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 

und ihrem Geltungsbeginn soll den Mitgliedstaaten ausreichend Zeit gegeben werden, um 

sicherzustellen, dass ihre nationalen Rechtsvorschriften die einheitliche und wirksame 

Anwendung dieser Verordnung nicht behindern. Um sicherzustellen, dass die 

Mitgliedstaaten über ausreichend Zeit verfügen, um neue Systeme einzurichten und den 

mit dieser Verordnung eingeführten neuen Vorschriften nachzukommen, sollten einige 

Vorschriften zur Transparenz in Bezug auf bestehende physische Infrastrukturen und 

geplante Bauarbeiten, zur Digitalisierung der zentralen Informationsstellen und zu ihrer 

Rolle bei der Straffung der Genehmigungsverfahren sowie zu gebäudeinternen 

physischen Infrastrukturen abweichend vom genannten Geltungsbeginn erst zu einem 

späteren Zeitpunkt gelten. So sollte beispielsweise die Verpflichtung, neue und 

umfassend renovierte Gebäude mit glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen 

Infrastrukturen und gebäudeinternen Glasfaserverkabelungen auszustatten, 21 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung verbindlich werden, und sollten 

öffentliche Stellen nach 24 Monaten nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung Informationen zu bestehenden physischen Infrastrukturen über die 

zentrale Informationsstelle in elektronischer Form zur Verfügung stellen, während 

dieselbe Verpflichtung, wie sie bereits gemäß der Richtlinie 2014/61/EU gilt, für 

Netzbetreiber weiterhin gelten sollte. Während die Transparenzbestimmungen in Bezug 

auf die Mindestinformationen über geplante Bauarbeiten, einschließlich des Standorts 

mit geografischer Kodierung, einen längeren Zeitraum von 24 Monaten nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Verordnung erfordern, damit die Mitgliedstaaten sicherstellen 

können, dass die einschlägigen zentralen Informationsstellen geeignete digitale 

Instrumente zur Verfügung stellen, werden die bestehenden zentralen 

Informationsstellen gemäß Artikel 6 Absätze 1, 2 und 3 der Richtlinie 2014/61/EU 

weiterhin genutzt. Gleiches gilt für die einschlägigen Ausnahmen, die in den 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 2014/61/EU festgelegt wurden. 

Die Mitgliedstaaten sollen nationale Bestimmungen, die sich mit dieser Verordnung 

überschneiden oder ihr widersprechen, bis zum Geltungsbeginn der jeweiligen 

Bestimmung aufheben. In Bezug auf den Erlass neuer Rechtsvorschriften innerhalb dieser 

Frist ergibt sich aus Artikel 4 Absatz 3 EUV, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 

loyal zusammenzuarbeiten und keine Maßnahmen zu ergreifen, die mit künftigen 

Rechtsvorschriften der Union im Widerspruch stehen. 
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(75) Mit der Verordnung (EU) 2018/1971 des Europäischen Parlaments und des Rates18 

wurden unter anderem Maßnahmen zur Regulierung der Endkundenpreise für Intra-

EU-Kommunikation im Wege einer Änderung der Verordnung (EU) 2015/2120 des 

Europäischen Parlaments und des Rates19 eingeführt. Die Maßnahmen sollten 

sicherstellen, dass Verbrauchern keine überhöhten Preise für die nummerngebundene 

interpersonelle Kommunikation in Rechnung gestellt werden, die aus dem Mitgliedstaat 

ihres inländischen Anbieters zu einer Festnetz- oder Mobilfunknummer in einem 

anderen Mitgliedstaat getätigt werden. Entsprechend dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit ging die Maßnahme nicht über das für die Verwirklichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus. Die Maßnahmen traten am 15. Mai 2019 für einen 

Zeitraum von fünf Jahren, d. h. bis zum 14. Mai 2024, in Kraft. Im Einzelnen wurden 

mit der Verordnung (EU) 2018/1971 Begriffsbestimmungen für regulierte Intra-EU-

Kommunikation und für nummerngebundene interpersonelle Kommunikationsdienste 

in die Verordnung (EU) 2015/2120 aufgenommen, und wurde die Verordnung (EU) 

2015/2120 geändert, indem die Endkundenentgelte für Intra-EU-Kommunikation 

festgelegt wurden und das Auslaufen dieser Endkundenentgelte am 14. Mai 2024 

vorgeschrieben wurde. 

                                                
18 Verordnung (EU) 2018/1971 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Einrichtung des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) und der Agentur zur Unterstützung des GEREK 
(GEREK-Büro), zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/2120 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 1). 

19 Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur 
Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei 
elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (ABl. L 310 
vom 26.11.2015, S. 1). 
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(76) Die Preisobergrenzen für Endkunden, die in allen Mitgliedstaaten am 15. Mai 2019 in 

Kraft traten, wurden so festgesetzt, dass Anbieter öffentlich zugänglicher 

nummerngebundener interpersoneller Kommunikationsdienste ihre Kosten decken 

konnten, womit der Eingriff sowohl auf dem Mobilfunk- als auch auf dem 

Festnetzmarkt verhältnismäßig war. Darüber hinaus waren und sind die nationalen 

Regulierungsbehörden befugt, auf Antrag eines Anbieters öffentlich zugänglicher 

nummerngebundener interpersoneller Kommunikationsdienste eine Ausnahme zu 

gewähren, falls er von den Maßnahmen erheblich stärker betroffen wäre als die 

Mehrheit der anderen Anbieter in der Union. 
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(77) Am 15. Mai 2023 veröffentlichte die Kommission eine Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen über die Anwendung der Bestimmungen über Intra-EU-

Kommunikation der Verordnung (EU) 2018/1971 zusammen mit einem Eurobarometer-

Umfragebericht über internationale Kommunikation in der Union (im Folgenden 

„Eurobarometer-Bericht 2022“). Die Kommission bewertete die Auswirkungen der 

Maßnahmen auf der Grundlage der laufenden Überwachung der Umsetzung der 

Vorschriften und des Austauschs mit Interessenträgern sowie unter Berücksichtigung 

der Stellungnahme des GEREK zur Regulierung von Intra-EU-Kommunikation (im 

Folgenden „GEREK-Stellungnahme“). Sowohl die Bewertung der Kommission als auch 

die Ergebnisse des Eurobarometer-Berichts 2022 zeigen, dass sich die 

Unionsvorschriften als wirksam und verhältnismäßig erwiesen haben. Die Maßnahmen 

haben zu einer deutlichen Senkung der Endkundenpreise für Intra-EU-Kommunikation 

geführt. Die Daten aus der GEREK-Stellungnahme und dem Eurobarometer-Bericht 

2022 deuten darauf hin, dass eine erhebliche Zahl von Verbrauchern in den meisten 

Mitgliedstaaten von den Maßnahmen profitiert, und dass einige sich bei Intra-EU-

Kommunikation weiterhin auf herkömmliche Kommunikationsdienste wie etwa 

Telefonanrufe und SMS-Nachrichten verlassen, wobei die Verbraucher hauptsächlich 

telefonisch kommunizieren, obwohl immer mehr Verbraucher für ihren Intra-EU-

Kommunikationsbedarf Zugang zu nummernunabhängigen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten haben. Dies gilt für Bürgerinnen und Bürger ab 55 Jahren. 
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(78) Darüber hinaus haben die Preisobergrenzen für Endkunden weder zu einem Anstieg des 

Volumens von Intra-EU-Kommunikation geführt, noch scheinen sie sich erheblich 

negativ auf die Anbieter ausgewirkt zu haben. Seit Inkrafttreten der Maßnahmen hat 

kein Anbieter öffentlich zugänglicher nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienste eine Ausnahme beantragt. Außerdem bestätigen die Ergebnisse 

der Sondierungskonsultation zur Zukunft des Marktes der elektronischen 

Kommunikation und seiner Infrastruktur, die am 19. Mai 2023 abgeschlossen wurde, 

dass eine Verlängerung der bestehenden Maßnahmen nötig ist. 

(79) Da die Vorleistungspreise für Intra-EU-Kommunikation nicht reguliert sind und es 

keinen Überblick über die Transitkosten gibt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 

ausgeschlossen werden, dass diese Endkundenpreise im Falle einer sofortigen 

Aufhebung der Maßnahmen steigen würden, wobei Kunden sehr hohen Preisen für 

Intra-EU-Kommunikation ausgesetzt sein könnten. Daher wird mit der vorliegenden 

Verordnung eine Bestimmung zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/2120 

eingeführt, mit der die Anwendung ihres Artikels 5a Absatz 1 verlängert wird. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2120;Year2:2015;Nr2:2120&comp=


 

 68 

(80) Angesichts des Ziels, die Endkundenpreisunterschiede zwischen den Tarifen für Intra-

EU-Kommunikation und den Tarifen für inländische Sprachkommunikation (über Fest- 

und Mobilfunknetze) und SMS-Kommunikation zu beseitigen, sollten jedoch Anbieter, 

die freiwillig beschließen, für Intra-EU-Kommunikation keine Aufschläge zu erheben, 

ab dem 1. Januar 2025 von der Anwendung der maximalen Endkundenpreise befreit 

werden, vorbehaltlich einer Regelung der angemessenen Nutzung, damit die Vorteile 

gleicher Endkundenpreise für inländische Kommunikation und Intra-EU-

Kommunikation Verbrauchern früher zugutekommen. Die Regelung der angemessenen 

Nutzung wird in einem Durchführungsrechtsakt festgelegt werden, den die Kommission 

nach Anhörung des GEREK bis zum 31. Dezember 2024 erlassen sollte. 

(81) In einem zweiten Schritt sollten Anbieter ab dem 1. Januar 2029 für inländische 

Kommunikation und Intra-EU-Kommunikation keine unterschiedlichen 

Endkundenpreise in Rechnung stellen. Die Verpflichtung der Anbieter, diese 

Maßnahme einzuhalten, hängt jedoch von der Annahme einer Reihe von 

Schutzvorkehrungen für die Anbieter in Bezug auf Nachhaltigkeit, angemessene 

Nutzung und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen ab. Die Kommission sollte diese 

Schutzvorkehrungen im Wege eines Durchführungsrechtsakts bis zum 30. Juni 2028 

erlassen. 

(82) Darüber hinaus muss der vollständigen Abschaffung der Endkundenaufschläge für 

Intra-EU-Kommunikation ab dem 1. Januar 2029 eine Überprüfung der Vorschriften 

für Intra-EU-Kommunikation vorausgehen, die die Kommission nach Anhörung des 

GEREK bis zum 30. Juni 2027 durchführen sollte. 
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(83) Im Rahmen der Überprüfung sollte die Kommission mit Unterstützung des GEREK die 

Auswirkungen der neuen Maßnahmen auf die Verbraucher und die Anbieter auch unter 

Berücksichtigung der sich entwickelnden Marktdynamik bewerten. Die Bewertung sollte 

die Entwicklung der Vorleistungskosten, die Entwicklung der Endkundenpreise für 

Intra-EU-Kommunikation, die Entwicklung der Verbraucherpräferenzen, die 

Entwicklung von Tarifen für Intra-EU-Kommunikation, die möglichen Auswirkungen 

der Bereitstellung nummerngebundener interpersoneller Kommunikationsdienste auf 

die nationalen Märkte, insbesondere auf die Endkundenpreise, die Verbrauchern in 

Rechnung gestellt werden, die potenziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die 

Einnahmen der Anbieter, das Ausmaß der Nutzung, die Verfügbarkeit und die 

Wettbewerbsfähigkeit nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste 

und etwaige Alternativen zu Intra-EU-Kommunikation umfassen. 

(84) Die Bewertung wird die Grundlage dafür bilden, dass die Kommission bis zum 30. Juni 

2028 einen Durchführungsrechtsakt erlässt, in dem die Schutzvorkehrungen für die 

Anbieter in Bezug auf Nachhaltigkeit, angemessene Nutzung und 

Betrugsbekämpfungsmaßnahmen festgelegt werden. Sie könnte auch als Grundlage für 

einen möglichen Legislativvorschlag der Kommission dienen, um die Maßnahmen 

erforderlichenfalls zu ändern. 
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(85) Für die Zwecke der Erhebung von Daten, der Überwachung, Überprüfung und 

Berichterstattung über die Auswirkungen der Vorschriften über Intra-EU-

Kommunikation sollten die Kommission, das GEREK, die nationalen 

Regulierungsbehörden und gegebenenfalls andere betroffene zuständige Behörden alle 

Geschäftsgeheimnisse und sonstigen vertraulichen Informationen, die von den 

Anbietern weitergegeben werden, vertraulich behandeln. Der Schutz vertraulicher 

Informationen sollte die zuständigen nationalen Behörden jedoch nicht daran hindern, 

diese Informationen zeitnah weiterzugeben. 

(86) Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollten die mit dieser 

Verordnung im Hinblick auf Intra-EU-Kommunikation eingeführten Maßnahmen 

befristet sein und am 30. Juni 2032 auslaufen. Diese Verlängerung sollte es der 

Kommission ermöglichen, Daten zu erheben und zu prüfen, die für die Bewertung der 

Auswirkungen der Maßnahmen relevant sind, und gleichzeitig sicherstellen, dass 

schutzbedürftige Verbraucher vor potenziell überhöhten Preisen für Intra-EU-

Kommunikation geschützt werden. Die Maßnahmen laufen am gleichen Tag wie die 

Verordnung (EU) 2022/612 des Europäischen Parlaments und des Rates20 aus. 

(87) Damit die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Maßnahmen zügig angewandt 

werden können, sollte diese Verordnung am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
20  Verordnung (EU) 2022/612 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. April 2022 

über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (Neufassung) (ABl. L 115 
vom 13.4.2022, S. 1). 
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Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung soll den Aufbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität (im Folgenden 

„VHC-Netze“) erleichtern und anregen, indem die gemeinsame Nutzung bestehender 

physischer Infrastrukturen gefördert und ein effizienterer Aufbau neuer physischer 

Infrastrukturen ermöglicht wird, damit solche Netze schneller und zu geringeren Kosten 

aufgebaut werden können. 

(2) Sofern eine Bestimmung dieser Verordnung mit einer Bestimmung der Richtlinie 

2002/77/EG, der Richtlinie (EU) 2018/1972 oder der Richtlinie (EU) 2022/2555 kollidiert, 

ist die einschlägige Bestimmung der genannten Richtlinien maßgebend. 

(3) Mit dieser Verordnung werden Mindestanforderungen für die Verwirklichung der in 

Absatz 1 festgelegten Ziele festgelegt. Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen im 

Einklang mit dem Unionsrecht beibehalten oder einführen, die strenger oder ausführlicher 

▌als diese Mindestanforderungen sind, soweit die Maßnahmen dazu dienen, die 

gemeinsame Nutzung bestehender physischer Infrastrukturen zu fördern oder einen 

effizienteren Aufbau neuer physischer Infrastrukturen zu ermöglichen. 

(4) Abweichend von Absatz 3 dieses Artikels dürfen die Mitgliedstaaten die in jenem Absatz 

genannten Maßnahmen in Bezug auf Artikel 3 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis 

e, Artikel 3 Absätze 7 und 10, Artikel 4 Absatz 7, Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2, 

Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 10 Absätze 7 und 8 weder 

beibehalten noch einführen. 
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(5) Diese Verordnung lässt die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für den Schutz der 

nationalen Sicherheit und ihre Befugnis, andere wesentliche staatliche Funktionen zu 

schützen, einschließlich der Gewährleistung der territorialen Unversehrtheit des Staates 

und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, unberührt. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen der Richtlinie (EU) 

2018/1972, insbesondere die Begriffsbestimmungen für „elektronisches Kommunikationsnetz“, 

„Netz mit sehr hoher Kapazität“ oder „VHC-Netz“, „öffentliches elektronisches 

Kommunikationsnetz“, „Netzabschlusspunkt“, „zugehörige Einrichtungen“, „Endnutzer“, 

„Sicherheit von Netzen und Diensten“, „Zugang“, „Betreiber“ und „elektronische 

Kommunikationsdienste“.  

Es gelten zudem folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Netzbetreiber“ ist 

a) ein Betreiber im Sinne des Artikels 2, Nummer 29 der Richtlinie (EU) 2018/1972; 

b) ein Unternehmen, das eine physische Infrastruktur betreibt, die dazu bestimmt ist, 

Folgendes bereitzustellen: 

i) Erzeugungs-, Leitungs- oder Verteilungsdienste für 

– Gas; 

– Strom, einschließlich öffentlicher Beleuchtung; 
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– Wärme; 

– Wasser, einschließlich Abwasserentsorgung oder -behandlung und 

Kanalisationssysteme; 

ii) Verkehrsdienste, darunter Schienen, Straßen einschließlich Stadtstraßen, 

Tunnel, Häfen und Flughäfen; 

2. „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ sind Einrichtungen mit sämtlichen der 

folgenden Merkmale: 

a) Sie wurden zu dem besonderen Zweck gegründet, im Allgemeininteresse liegende 

Aufgaben nicht industrieller oder gewerblicher Art zu erfüllen; 

b) sie besitzen Rechtspersönlichkeit; 

c) sie werden ganz oder überwiegend von staatlichen, regionalen oder lokalen 

Behörden oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert oder 

unterstehen hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht dieser Behörden oder 

Einrichtungen, oder sie haben ein Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan, 

das mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die von staatlichen, regionalen oder 

lokalen Behörden oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts 

ernannt wurden; 

3. „öffentliche Stelle“ ist eine staatliche, regionale oder lokale Behörde, eine Einrichtung 

des öffentlichen Rechts oder ein Verband, der aus einer oder mehreren solcher 

Behörden oder einer oder mehreren solcher Einrichtungen des öffentlichen Rechts 

besteht; 
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4. „physische Infrastrukturen“ sind 

a) Komponenten eines Netzes, die andere Netzkomponenten aufnehmen sollen, selbst 

jedoch nicht zu aktiven Netzkomponenten werden, beispielsweise Fernleitungen, 

Masten, Leitungsrohre, Kontrollkammern, Einstiegsschächte, Verteilerkästen, 

Antennenanlagen, Türme und Pfähle sowie Gebäude einschließlich Dächern und 

Fassadenteilen oder Gebäudeeingänge und sonstige Objekte, einschließlich 

Straßenmobiliar wie etwa Lichtmasten, Verkehrsschilder, Verkehrsampeln, 

Reklametafeln und Mautstellen sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen sowie U-

Bahn-Stationen und Bahnhöfe; 

b) – soweit sie nicht Teil eines Netzes sind und sich im Eigentum oder unter der 

Kontrolle öffentlicher Stellen befinden – Gebäude einschließlich Dächern und 

Fassadenteilen oder Gebäudeeingänge und sonstige Objekte, einschließlich 

Straßenmobiliar wie etwa Lichtmasten, Verkehrsschilder, Verkehrsampeln, 

Reklametafeln und Mautstellen sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen sowie U-

Bahn-Stationen und Bahnhöfe. 

Kabel, einschließlich unbeschalteter Glasfaserleitungen, sowie Komponenten von Netzen, 

die für die Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch im Sinne des Artikels 2 

Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates21 

genutzt werden, sind keine physischen Infrastrukturen im Sinne dieser Verordnung; 

5. „Bauarbeiten“ sind jedes Ergebnis einer Gesamtheit von Tief- oder Hochbauarbeiten, das 

als solches ausreicht, um eine wirtschaftliche oder technische Funktion zu erfüllen, und 

eine oder mehrere Komponenten einer physischen Infrastruktur umfasst; 

                                                
21 Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L 435 vom 
23.12.2020, S. 1). 
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6. „gebäudeinterne physische Infrastrukturen“ sind physische Infrastrukturen oder Anlagen 

am Standort des Endnutzers – einschließlich Komponenten, die im gemeinsamen Eigentum 

stehen –, die dazu bestimmt sind, leitungsgebundene und/oder drahtlose Zugangsnetze 

aufzunehmen, sofern solche Zugangsnetze geeignet sind, elektronische 

Kommunikationsdienste bereitzustellen und den Zugangspunkt des Gebäudes mit dem 

Netzabschlusspunkt zu verbinden; 

7. „gebäudeinterne Glasfaserverkabelungen“ sind Glasfaserleitungen am Standort des 

Endnutzers – einschließlich Komponenten, die im gemeinsamen Eigentum stehen –, die 

dazu bestimmt sind, elektronische Kommunikationsdienste bereitzustellen, und den 

Zugangspunkt des Gebäudes mit dem Netzabschlusspunkt verbinden; 

8. „glasfaserfähige gebäudeinterne physische Infrastrukturen“ sind gebäudeinterne physische 

Infrastrukturen, die dazu bestimmt sind, Glasfaserkomponenten aufzunehmen; 

9. „umfangreiche Renovierungen“ sind Bauarbeiten am Standort des Endnutzers, die 

strukturelle Veränderungen an den gesamten gebäudeinternen physischen Infrastrukturen 

oder einem wesentlichen Teil davon umfassen und gemäß nationalem Recht eine 

Baugenehmigung erfordern; 

10. „Genehmigung“ ist eine ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung oder eine 

Reihe gleichzeitig oder nacheinander ergehender Entscheidungen einer oder mehrerer 

zuständiger Behörden, die gemäß nationalem Recht erforderlich ist, damit ein 

Unternehmen Bauarbeiten durchführen kann, die für den Aufbau von Komponenten von 

VHC-Netzen erforderlich sind; 
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11. „Zugangspunkt“ ist ein physischer Punkt innerhalb oder außerhalb des Gebäudes, der für 

▌Unternehmen, die öffentliche elektronische Kommunikationsnetze bereitstellen oder für 

deren Bereitstellung zugelassen sind, zugänglich ist und den Anschluss an die 

glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen ermöglicht; 

12. „Wegerechte“ sind Rechte im Sinne des Artikels 43 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 

2018/1972, die einem Betreiber für die Installation von Einrichtungen auf, über oder 

unter öffentlichem oder privatem Grundbesitz im Hinblick auf den Aufbau von VHC-

Netzen und zugehörigen Einrichtungen erteilt werden. 

Artikel 3 

Zugang zu bestehenden physischen Infrastrukturen 

(1) Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder 

diese kontrollieren, geben allen von einem Betreiber schriftlich gestellten zumutbaren 

Anträgen auf Zugang zu den betreffenden physischen Infrastrukturen im Hinblick auf den 

Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen zu fairen und 

angemessenen Bedingungen, einschließlich des Preises, statt. Öffentliche Stellen, die 

Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, geben ferner allen 

zumutbaren Anträgen auf Zugang zu nichtdiskriminierenden Bedingungen statt. In solchen 

schriftlichen Anträgen müssen die Komponenten der physischen Infrastrukturen, zu denen 

der Zugang beantragt wird, sowie ein genauer Zeitplan angegeben sein. Die 

Mitgliedstaaten können detaillierte Anforderungen in Bezug auf die 

verwaltungstechnischen Aspekte der Anträge festlegen. 
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(2) Auf Antrag eines Betreibers verhandeln juristische Personen, die in erster Linie als 

Mieter von Grundstücken oder als Inhaber von Rechten – mit Ausnahme von 

Eigentumsrechten – an Grundstücken, auf denen Einrichtungen im Hinblick auf den 

Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen installiert werden sollen oder installiert 

wurden, tätig sind oder die Miet- oder Pachtverträge für Grundbesitzer verwalten, und 

Betreiber in gutem Glauben nach nationalem Vertragsrecht über den Zugang zu diesen 

Grundstücken, einschließlich über den Preis, der – falls zweckmäßig – 

Marktbedingungen entspricht. 

Die Betreiber und die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten juristischen Personen 

unterrichten die nationale Regulierungsbehörde über den Abschluss der gemäß 

Unterabsatz 1 getroffenen Vereinbarungen, einschließlich des vereinbarten Preises. 

Die Mitgliedstaaten können Orientierungshilfen zu den Bedingungen, einschließlich des 

Preises, bereitstellen, um den Abschluss solcher Vereinbarungen zu erleichtern. 

(3) Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Eigentümer privater gewerblicher Gebäude, 

die sich nicht im Eigentum von Netzbetreibern befinden oder von ihnen kontrolliert 

werden, zumutbaren schriftlich gestellten Anträgen eines Betreibers auf Zugang zu 

diesen Gebäuden, einschließlich ihrer Dächer, im Hinblick auf die Installation von 

Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen zu fairen und 

angemessenen Bedingungen und zu einem den Marktbedingungen entsprechenden 

Preis stattgeben müssen. Vor einem solchen Antrag des Zugangsnachfragers müssen 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

a) Das Gebäude befindet sich in einem von den Mitgliedstaaten als solches 

definierten ländlichen oder abgelegenen Gebiet; 
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b) es gibt in dem Gebiet, für das der Zugang beantragt wird, kein VHC-Netz 

derselben Art – Festnetz oder Mobilfunknetz – wie dasjenige, das der 

Zugangsnachfrager aufzubauen beabsichtigt, und der Aufbau eines solchen 

Netzes ist laut den zum Zeitpunkt der Antragstellung verfügbaren Informationen, 

die über die zentrale Informationsstelle erfasst wurden, nicht geplant; 

c) es gibt in dem Gebiet, für das der Zugang beantragt wird, keine physischen 

Infrastrukturen, die sich im Eigentum von Netzbetreibern oder öffentlichen Stellen 

befinden oder von ihnen kontrolliert werden und technisch geeignet sind, 

Komponenten von VHC-Netzen aufzunehmen. 

Die Mitgliedstaaten können eine Liste von Kategorien gewerblicher Gebäude festlegen, 

die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Verteidigung, Sicherheit und Gesundheit 

von der Verpflichtung, einem solchen Zugangsantrag stattzugeben, ausgenommen 

werden können. Diese Liste und die für die Ausweisung dieser Kategorien 

anzuwendenden Kriterien werden über eine zentrale Informationsstelle veröffentlicht. 

(4) Bei der Festlegung fairer und angemessener Bedingungen, einschließlich der Preise, für 

die Zugangsgewährung und zur Vermeidung überhöhter Preise berücksichtigen 

Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder 

diese kontrollieren, gegebenenfalls mindestens Folgendes: 

a) bestehende Verträge und vereinbarte Geschäftsbedingungen zwischen Betreibern, 

die Zugang nachfragen, und Netzbetreibern oder öffentlichen Stellen, die Zugang 

zu physischen Infrastrukturen gewähren; 
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b) die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Zugangsanbieter eine faire Chance hat, 

die ihm durch die Gewährung des Zugangs zu seinen physischen Infrastrukturen 

entstehenden Kosten zu decken, wobei besonderen nationalen Bedingungen, 

Geschäftsmodellen und etwaigen Tarifstrukturen, die eingerichtet wurden, um eine 

faire Chance zur Kostendeckung zu bieten, Rechnung zu tragen ist; bei 

elektronischen Kommunikationsnetzen sind auch alle von einer nationalen 

Regulierungsbehörde auferlegten Abhilfemaßnahmen zu berücksichtigen; 

c) etwaige zusätzliche Wartungs- und Anpassungskosten, die sich aus der 

Gewährung des Zugangs zu der betreffenden Infrastruktur ergeben; 

d) die Folgen des beantragten Zugangs für den Geschäftsplan des Zugangsanbieters, 

einschließlich Investitionen in die physischen Infrastrukturen, zu denen der Zugang 

beantragt wurde; 

e) im besonderen Fall des Zugangs zu physischen Infrastrukturen von Betreibern 

etwaige einschlägige Orientierungshilfen gemäß Absatz 13, insbesondere: 

i) die Wirtschaftlichkeit solcher Investitionen, ausgehend von ihrem 

Risikoprofil, 

ii) die Notwendigkeit einer angemessenen Rendite und eines etwaigen Zeitplans 

für eine solche Rendite, 

iii) etwaige Auswirkungen des Zugangs auf den nachgelagerten Wettbewerb und 

folglich auf Preise und Rendite, 
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iv) eine etwaige Abschreibung der Netzanlagen zum Zeitpunkt des 

Zugangsantrags, 

v) etwaige wirtschaftliche Analysen, die der Investition zum Zeitpunkt ihrer 

Tätigung zugrunde lagen, insbesondere bei Investitionen in die physischen 

Infrastrukturen, die zur Netzanbindung genutzt werden, und 

vi) etwaige dem Zugangsnachfrager zuvor angebotene Möglichkeiten der 

gemeinsamen Investition in den Aufbau physischer Infrastrukturen, 

insbesondere gemäß Artikel 76 der Richtlinie (EU) 2018/1972, oder eines 

parallelen gemeinsamen Aufbaus; 

f) bei der Berücksichtigung der Notwendigkeit einer angemessenen, den 

Marktbedingungen entsprechenden Rendite für die Betreiber ihre 

unterschiedlichen Geschäftsmodelle, insbesondere im Fall von Unternehmen, die 

in erster Linie zugehörige Einrichtungen bereitstellen und die mehr als einem 

Unternehmen, das öffentliche elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt oder 

für deren Bereitstellung zugelassen ist, einen physischen Zugang anbieten. 

(5) Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder 

diese kontrollieren, können den Zugang zu bestimmten physischen Infrastrukturen unter 

Berufung auf einen oder mehrere der folgenden Gründe verweigern: 

a) die physischen Infrastrukturen, zu denen Zugang beantragt wurde, sind für die 

Aufnahme einer der in Absatz 1 genannten Komponenten von VHC-Netzen 

technisch ungeeignet; 
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b) mangelnder verfügbarer Platz für die Aufnahme der in Absatz 1 genannten 

Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen, auch unter 

Berücksichtigung des künftigen Platzbedarfs des Zugangsanbieters, der etwa durch 

Verweis auf öffentlich verfügbare Investitionspläne oder auf einen konsequent 

angewandten Prozentsatz für die im Hinblick auf künftige Bedürfnisse 

freigehaltene Kapazität im Vergleich zur gesamten Kapazität der physischen 

Infrastrukturen hinreichend nachgewiesen ist; 

c) das Vorliegen gerechtfertigter Gründe hinsichtlich der Sicherheit, der nationalen 

Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit; 

d) das Vorliegen hinreichend gerechtfertigter Gründe hinsichtlich der Integrität und 

Sicherheit bereits bestehender Netze, insbesondere nationaler kritischer 

Infrastrukturen; 

e) das Vorliegen eines hinreichend gerechtfertigten Risikos, dass die geplanten 

elektronischen Kommunikationsdienste die Erbringung anderer Dienste über 

dieselben physischen Infrastrukturen ernsthaft stören könnten; 

f) die Verfügbarkeit tragfähiger, für die Bereitstellung von VHC-Netzen geeigneter 

Alternativen für den passiven physischen Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsnetzen auf der Vorleistungsebene, die derselbe Netzbetreiber zu 

fairen und angemessenen Bedingungen anbietet oder – im besonderen Fall 

ländlicher oder abgelegener Gebiete, in denen ein Netz ausschließlich auf 

Vorleistungsebene betrieben wird und sich im Eigentum oder unter der Kontrolle 

öffentlicher Stellen befindet – die durch den Betreiber dieses Netzes bereitgestellt 

werden. 
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(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Netzbetreiber und öffentlichen Stellen, 

die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, den Zugang zu 

bestimmten physischen Infrastrukturen verweigern können, wenn vom selben 

Netzbetreiber oder derselben öffentlichen Stelle tragfähige Alternativen für den 

diskriminierungsfreien offenen aktiven Zugang zu VHC-Netzen auf der 

Vorleistungsebene bereitgestellt werden, sofern beide folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Diese tragfähigen Alternativen für den Zugang auf der Vorleistungsebene 

werden zu fairen und angemessenen Bedingungen, einschließlich des Preises, 

angeboten; 

b) das Aufbauprojekt des antragstellenden Betreibers betrifft das gleiche 

Abdeckungsgebiet und es gibt in dem Abdeckungsgebiet kein anderes 

Glasfasernetz für den Anschluss an Räume von Endnutzern. 

Dieser Absatz gilt nur für diejenigen Mitgliedstaaten, in denen diese oder eine 

gleichwertige Verweigerungsmöglichkeit am ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] nach Maßgabe des mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden 

nationalen Rechts angewandt wird. 

(7) Im Falle einer Zugangsverweigerung gemäß den Absätzen 5 und 6 teilt der Netzbetreiber 

oder die öffentliche Stelle, die Eigentümer der physischen Infrastrukturen ist oder diese 

kontrolliert, dem Zugangsnachfrager spätestens einen Monat nach dem Tag des Eingangs 

des vollständigen Zugangsantrags schriftlich die besonderen und ausführlichen Gründe für 

diese Verweigerung mit, außer bei nationalen kritischen Infrastrukturen im Sinne des 

nationalen Rechts, für die dem Zugangsnachfrager in der Mitteilung über die 

Verweigerung keine besonderen und ausführlichen Gründe angegeben werden müssen. 
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(8) Die Mitgliedstaaten können eine Stelle einrichten oder benennen, die Anträge auf Zugang 

zu physischen Infrastrukturen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle öffentlicher 

Stellen befinden, koordiniert, rechtliche und technische Beratung beim Aushandeln von 

Zugangsbedingungen leistet und die Bereitstellung von Informationen über eine zentrale 

Informationsstelle gemäß Artikel 12 erleichtert. 

(9) Für physische Infrastrukturen, die bereits Zugangsverpflichtungen unterliegen, die von 

nationalen Regulierungsbehörden gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 auferlegt wurden 

oder die sich aus der Anwendung der Vorschriften der Union über staatliche Beihilfen 

ergeben, gelten die in den Absätzen 1, 4 und 5 festgelegten Verpflichtungen nicht, solange 

solche Zugangsverpflichtungen bestehen. 

(10) Öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen oder bestimmter 

Kategorien physischer Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, können aus Gründen 

des architektonischen, historischen, religiösen oder ökologischen Wertes oder aus Gründen 

der öffentlichen Ordnung, Verteidigung, Sicherheit und Gesundheit von der Anwendung 

der Absätze 1, 4 und 5 auf diese physischen Infrastrukturen oder Kategorien physischer 

Infrastrukturen absehen. Die Mitgliedstaaten oder gegebenenfalls regionale und lokale 

Behörden weisen solche physischen Infrastrukturen oder Kategorien physischer 

Infrastrukturen in ihrem Hoheitsgebiet gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und 

verhältnismäßige Gründe aus. Die Liste der Kategorien physischer Infrastrukturen und 

die für ihre Ausweisung angewandten Kriterien werden über eine zentrale 

Informationsstelle zugänglich gemacht. 
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(11) Betreiber haben das Recht, Zugang zu ihren physischen Infrastrukturen zum Zwecke des 

Aufbaus anderer Netze als elektronischer Kommunikationsnetze oder zugehöriger 

Einrichtungen anzubieten. 

(12) Ungeachtet des Absatzes 3 berührt dieser Artikel weder das Eigentumsrecht des 

Eigentümers der physischen Infrastrukturen, falls der Netzbetreiber oder die öffentliche 

Stelle nicht der Eigentümer ist, noch das Eigentumsrecht von Dritten, wie z. B. Grund- und 

Gebäudeeigentümern, noch gegebenenfalls die Rechte von Mietern. 

(13) Nach Anhörung der Interessenträger, der nationalen Streitbeilegungsstellen bzw. anderer 

zuständiger Einrichtungen oder Stellen der Union in den betreffenden Wirtschaftszweigen 

und unter Berücksichtigung bewährter Grundsätze und der unterschiedlichen 

Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten kann die Kommission in enger Zusammenarbeit 

mit dem GEREK Orientierungshilfen für die Anwendung dieses Artikels bereitstellen. 

Artikel 4 

Transparenz in Bezug auf physische Infrastrukturen 

(1) Um den Zugang zu physischen Infrastrukturen gemäß Artikel 3 beantragen zu können, ist 

jeder Betreiber berechtigt, auf Antrag über eine zentrale Informationsstelle Zugang zu den 

folgenden Mindestinformationen über bestehende physische Infrastrukturen in 

elektronischer Form zu erhalten: 

a) Standort und Leitungswege mit geografischer Kodierung; 

www.parlament.gv.at



 

 85 

b) Art und gegenwärtige Nutzung der Infrastrukturen; 

c) einen Ansprechpartner. 

Diese Mindestinformationen sind ▌zu verhältnismäßigen, nichtdiskriminierenden und 

transparenten Bedingungen und in jedem Fall spätestens zehn Arbeitstage nach dem Tag 

der Einreichung des Antrags auf Zugang zu Informationen zugänglich zu machen. In 

hinreichend begründeten Fällen kann diese Frist einmal um fünf Arbeitstage verlängert 

werden. Betreiber, die Zugang beantragen, werden über eine zentrale Informationsstelle 

über jede Verlängerung der Frist unterrichtet. 

Ein Betreiber, der nach diesem Artikel Zugang zu Informationen beantragt, muss angeben, 

in welchem geografischen Gebiet er beabsichtigt, Komponenten von VHC-Netzen oder 

zugehörige Einrichtungen aufzubauen. 

Der Zugang zu den Mindestinformationen darf beschränkt oder verweigert werden, sofern 

dies für die Sicherheit bestimmter Gebäude, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle 

öffentlicher Stellen befinden, die Sicherheit und Integrität der Netze, die nationale 

Sicherheit, die Sicherheit nationaler kritischer Infrastrukturen, die öffentliche 

Gesundheit oder Sicherheit oder aus Gründen der Vertraulichkeit oder des Schutzes von 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erforderlich ist. 

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Mindestinformationen können 

die Mitgliedstaaten Informationen über bestehende physische Infrastrukturen 

verlangen, z. B. Informationen über den Auslastungsgrad der physischen 

Infrastrukturen. 
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(3) Netzbetreiber und öffentliche Stellen stellen mindestens die Mindestinformationen gemäß 

Absatz 1 und gegebenenfalls die zusätzlichen Informationen gemäß Absatz 2 über eine 

zentrale Informationsstelle und in elektronischer Form zur Verfügung und machen jede 

Aktualisierung dieser Informationen umgehend verfügbar. Kommen Netzbetreiber oder 

öffentliche Stellen dem vorliegenden Absatz nicht nach, so können die zuständigen 

Behörden verlangen, dass innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dem Tag des Eingang 

dieses Antrags die fehlenden Informationen gemäß Absatz 1 in elektronischer Form 

über eine zentrale Informationsstelle zur Verfügung gestellt werden, unbeschadet der 

Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Sanktionen wegen der Nichteinhaltung dieser 

Verpflichtung gegen Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer 

Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, zu verhängen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Gemeinden mit weniger als 3500 Einwohnern während 

eines Übergangszeitraums von möglichst kurzer Dauer und von höchstens zwölf 

Monaten von der Verpflichtung gemäß Absatz 3 ausnehmen. Die Mitgliedstaaten legen 

einen Fahrplan mit Fristen für die Bereitstellung der in Absatz 1 genannten 

Mindestinformationen über eine zentrale Informationsstelle in elektronischer Form fest. 

Diese Ausnahmen und die Fahrpläne werden über eine zentrale Informationsstelle 

veröffentlicht. Während dieses Übergangszeitraums stellen diese Gemeinden sicher, dass 

die verfügbaren Informationen den Betreibern zugänglich sind. 
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(5) Netzbetreiber und öffentliche Stellen geben zumutbaren Anträgen auf Vor-Ort-

Untersuchungen bestimmter Komponenten ihrer physischen Infrastrukturen auf konkreten 

schriftlichen Antrag eines Betreibers statt. Aus solchen Anträgen muss hervorgehen, 

welche Komponenten der physischen Infrastrukturen im Hinblick auf den Aufbau von 

Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen betroffen sind. Die Vor-

Ort-Untersuchungen der angegebenen Komponenten der physischen Infrastrukturen 

werden im Rahmen der in Absatz 1 Unterabsatz 4 festgelegten Einschränkungen innerhalb 

eines Monats nach dem Tag des Antragseingangs unter verhältnismäßigen, 

nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingungen gewährt. Die Mitgliedstaaten 

können detaillierte Anforderungen in Bezug auf die verwaltungstechnischen Aspekte 

der Anträge festlegen. 

(6) Die Mitgliedstaaten können gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und 

verhältnismäßige Gründe nationale kritische Infrastrukturen im Sinne des nationalen 

Rechts oder Teile solcher Infrastrukturen ausweisen, die den in den Absätzen 1, 3 und 5 

festgelegten Verpflichtungen nicht unterliegen. 

(7) Die Absätze 1, 3 und 5 finden keine Anwendung, wenn 

a) physische Infrastrukturen für den Aufbau von VHC-Netzen oder zugehörigen 

Einrichtungen technisch ungeeignet sind, 
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b) die Verpflichtung zur Bereitstellung von Informationen über bestimmte Arten 

bestehender physischer Infrastrukturen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 gemäß einer 

von den Mitgliedstaaten durchgeführten ▌Kosten-Nutzen-Analyse und ▌einer 

Konsultation der Interessenträger unverhältnismäßig wäre, oder 

c) physische Infrastrukturen keinen Zugangsverpflichtungen gemäß Artikel 3 

Absatz 10 unterliegen. 

Die Begründung, die Kriterien und die Bedingungen für die Anwendung solcher 

Ausnahmen werden über eine zentrale Informationsstelle veröffentlicht und der 

Kommission mitgeteilt. 

(8) Betreiber, die nach diesem Artikel Zugang zu Informationen erhalten, müssen geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um die Vertraulichkeit und den Schutz von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck behandeln sie die 

Informationen vertraulich und verwenden sie nur für den Aufbau ihrer Netze. 

Artikel 5 

Koordinierung von Bauarbeiten 

(1) Öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder diese 

kontrollieren, und Netzbetreiber haben das Recht, im Hinblick auf den Aufbau von 

Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen mit Betreibern 

Vereinbarungen über die Koordinierung von Bauarbeiten, einschließlich der Umlegung der 

Kosten, auszuhandeln. 
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(2) Wenn sie direkt oder indirekt Bauarbeiten ausführen oder auszuführen planen, die ganz 

oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, kommen öffentliche Stellen, die 

Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, und Netzbetreiber 

allen zumutbaren schriftlichen Anträgen von Betreibern nach, diese Bauarbeiten im 

Hinblick auf den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen 

Einrichtungen zu transparenten und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu koordinieren. 

Die Mitgliedstaaten können detaillierte Anforderungen in Bezug auf die 

verwaltungstechnischen Aspekte des Antrags festlegen. 

Anträgen auf Koordinierung von Bauarbeiten muss stattgegeben werden, wenn alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Dem Netzbetreiber oder der öffentlichen Stelle, die Eigentümer physischer 

Infrastrukturen ist oder diese kontrolliert, der bzw. die die betreffenden Bauarbeiten 

ursprünglich beabsichtigte, entstehen durch die Koordinierung von Bauarbeiten keine 

nicht erstattungsfähigen Zusatzkosten, auch nicht infolge zusätzlicher 

Verzögerungen, unbeschadet der Möglichkeit, dass die Beteiligten eine Umlegung 

der Kosten vereinbaren; 

b) der Netzbetreiber oder die öffentliche Stelle, die Eigentümer physischer 

Infrastrukturen ist oder diese kontrolliert, der bzw. die die Bauarbeiten ursprünglich 

beabsichtigten, behalten die Kontrolle über die Koordinierung der Arbeiten; 

c) der Antrag wird so früh wie möglich und, falls eine Genehmigung für die 

Bauarbeiten erforderlich ist, spätestens einen Monat vor Einreichung des endgültigen 

Projektantrags bei den Genehmigungsbehörden eingereicht. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Anträge auf Koordinierung von 

Bauarbeiten, die von einem Unternehmen, das öffentliche elektronische 

Kommunikationsnetze bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen ist, an ein 

Unternehmen gerichtet werden, das sich im Eigentum oder unter der Kontrolle 

öffentlicher Stellen befindet und öffentliche elektronische Kommunikationsnetze 

bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen ist als unzumutbar als unzumutbar 

angesehen werden können, wenn die Bauarbeiten zum Aufbau von VHC-Netzen 

beitragen, sofern sich diese VHC-Netze in ländlichen oder abgelegenen Gebieten und im 

Eigentum oder unter der Kontrolle öffentlicher Stellen befinden und ausschließlich auf 

Vorleistungsebene betrieben werden. 

(4) Ein Antrag auf Koordinierung von Bauarbeiten, den ein Unternehmen, das öffentliche 

elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen 

ist, an ein Unternehmen richtet, das öffentliche elektronische Kommunikationsnetze 

bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen ist, kann als unzumutbar betrachtet 

werden, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen gegeben sind: 

a) Der Antrag betrifft ein Gebiet, das Gegenstand eines der folgenden Verfahren war: 

i) Vorausschau bezüglich der Reichweite der Breitbandnetze einschließlich der 

VHC-Netze gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972; 

ii) Ersuchen um Bekundung der Absicht, VHC-Netze aufzubauen, gemäß 

Artikel 22 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/1972; 

iii) öffentliche Konsultation im Zuge der Anwendung der Unionsvorschriften über 

staatliche Beihilfen; 
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b) das antragstellende Unternehmen hat in keinem der jüngsten unter Buchstabe a 

genannten Verfahren für den Zeitraum, in dem der Koordinierungsantrag gestellt 

wird, seine Absicht bekundet, VHC-Netze in dem unter Buchstabe a genannten 

Gebiet aufzubauen. ▌ 

Wird ein Koordinierungsantrag auf der Grundlage des Unterabsatzes 1 als unzumutbar 

betrachtet, so baut das Unternehmen, das öffentliche elektronische Kommunikationsnetze 

bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen ist und die Koordinierung der 

Bauarbeiten ablehnte, physische Infrastrukturen mit ausreichenden Kapazitäten auf, damit 

einem möglichen künftigen angemessenen Zugangsbedarf Dritter entsprochen werden 

kann. 

(5) Die Mitgliedstaaten können gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und 

verhältnismäßige Gründe die Arten von Bauarbeiten ausweisen, die als von begrenzter 

Tragweite, z. B. in Bezug auf Wert, Umfang oder Dauer, oder als mit nationalen kritischen 

Infrastrukturen verbunden gelten und von der Verpflichtung zur Koordinierung von 

Bauarbeiten gemäß Absatz 2 ausgenommen werden könnten. Die Begründung, die 

Kriterien und die Bedingungen für die Anwendung von Ausnahmen bei solchen Arten 

von Bauarbeiten werden über eine zentrale Informationsstelle veröffentlicht. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass öffentliche Stellen, die Eigentümer 

physischer Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, und Netzbetreiber auf Arten 

von Bauarbeiten, die mit nationalen kritischen Infrastrukturen verbunden sind, oder aus 

Gründen der nationalen Sicherheit, die von den Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 

dieses Absatzes ausgewiesen wurden, die Absätze 2 und 4 nicht anwenden. 

Öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder diese 

kontrollieren, und Netzbetreiber können beschließen, die Absätze 2 und 4 nicht auf 

Arten von Arbeiten anzuwenden, die von den Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 

dieses Absatzes als von begrenzter Tragweite ausgewiesen werden. 
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(6) Nach Anhörung der Interessenträger, der nationalen Streitbeilegungsstellen bzw. anderer 

zuständiger Einrichtungen oder Stellen der Union in den betreffenden Wirtschaftszweigen 

und nach Berücksichtigung bewährter Grundsätze und der unterschiedlichen 

Gegebenheiten in jedem Mitgliedstaat stellt der GEREK in enger Zusammenarbeit mit 

der Kommission bis zum ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] Leitlinien für die Anwendung dieses Artikels bereit, insbesondere zu 

a) der Umlegung der mit der Koordinierung von Bauarbeiten verbundenen Kosten 

gemäß Absatz 1, 

b) den Kriterien, die die Streitbeilegungsstellen bei der Beilegung von Streitigkeiten, 

die in den Anwendungsbereich dieses Artikels fallen, einhalten sollten, und 

c) den Kriterien für die Gewährleistung ausreichender Kapazitäten zur Deckung 

eines absehbaren künftigen angemessenen Bedarfs, wenn die Koordinierung von 

Bauarbeiten gemäß Absatz 4 abgelehnt wird. 

Artikel 6 

Transparenz in Bezug auf geplante Bauarbeiten 

(1) Um die Aushandlung von Vereinbarungen über die Koordinierung von Bauarbeiten gemäß 

Artikel 5 zu ermöglichen, stellen Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die Eigentümer 

physischer Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, über eine zentrale 

Informationsstelle die folgenden Mindestinformationen in elektronischer Form zur 

Verfügung: 

a) geografisch kodierter Standort und Art der Arbeiten; 

b) betroffene Komponenten physischer Infrastrukturen; 
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c) geschätzter Beginn und Dauer der Arbeiten; 

d) voraussichtliches Tag der Einreichung des endgültigen Projektantrags bei den 

zuständigen Genehmigungsbehörden, falls zutreffend; 

e) einen Ansprechpartner. 

Der Netzbetreiber und die öffentliche Stelle, die Eigentümer physischer Infrastrukturen 

ist oder diese kontrolliert, stellen sicher, dass die in Unterabsatz 1 genannten 

Informationen für geplante Bauarbeiten an ihren physischen Infrastrukturen korrekt und 

auf dem neuesten Stand sind und umgehend über eine zentrale Informationsstelle zur 

Verfügung gestellt werden, sobald die Informationen über die in den nächsten sechs 

Monaten vorgesehenen Bauarbeiten dem Netzbetreiber zur Verfügung stehen, in jedem 

Fall aber, wenn eine Genehmigung angestrebt wird, spätestens zwei Monate vor 

Einreichung des ersten Genehmigungsantrags bei den zuständigen Behörden. 

Betreiber haben das Recht, auf mit Begründung versehenen Antrag über eine zentrale 

Informationsstelle Zugang zu den in Unterabsatz 1 genannten Mindestinformationen in 

elektronischer Form zu erhalten, wobei in dem Antrag anzugeben ist, in welchem Gebiet 

der antragstellende Betreiber beabsichtigt, Komponenten von VHC-Netzen oder 

zugehörige Einrichtungen aufzubauen. Die verlangten Informationen sind innerhalb von 

zehn Arbeitstagen nach dem Tag des Eingangs des Antrags auf Zugang zu Informationen 

zu verhältnismäßigen, nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingungen zur 

Verfügung zu stellen. In hinreichend begründeten Fällen kann diese Frist einmal um 

fünf Arbeitstage verlängert werden. Der Zugang zu den Mindestinformationen darf nur 

beschränkt oder verweigert werden, soweit dies für die Sicherheit und Integrität der Netze, 

die nationale Sicherheit, die Sicherheit kritischer Infrastrukturen, die öffentliche 

Gesundheit oder Sicherheit oder aus Gründen der Vertraulichkeit oder des Schutzes von 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erforderlich ist. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und 

verhältnismäßige Gründe die Arten von Bauarbeiten, die als von begrenzter Tragweite, 

z. B. in Bezug auf Wert, Umfang oder Dauer, oder als mit nationalen kritischen 

Infrastrukturen verbunden gelten, sowie die Notfälle oder die Gründe der nationalen 

Sicherheit ausweisen, die eine Ausnahme von der Pflicht zur Bereitstellung der 

Mindestinformationen nach Absatz 1 rechtfertigen würden. Die Begründung, die 

Kriterien und die Bedingungen für die Anwendung von Ausnahmen bei solchen Arten 

von Bauarbeiten werden über eine zentrale Informationsstelle veröffentlicht. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass öffentliche Stellen, die Eigentümer 

physischer Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, und Netzbetreiber auf Arten 

von Bauarbeiten, die mit nationalen kritischen Infrastrukturen verbunden sind, oder aus 

Gründen der nationalen Sicherheit, die von den Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 

dieses Absatzes ausgewiesen wurden, Absatz 1 nicht anwenden. 

Öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder diese 

kontrollieren, und Netzbetreiber können beschließen, Absatz 1 auf Informationen über 

Arten von Bauarbeiten, die von begrenzter Tragweite sind, sowie aufgrund der durch die 

Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes ausgewiesenen Notfälle nicht 

anzuwenden. 

Artikel 7 

Verfahren für die Erteilung von Genehmigungen und Wegerechten 

(1) Die zuständigen Behörden dürfen den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen oder 

zugehörigen Einrichtungen nicht in unangemessener Weise beschränken oder behindern. 

Die Mitgliedstaaten bemühen sich nach Kräften, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

dass alle Vorschriften über die Bedingungen und Verfahren für die Erteilung von 

Genehmigungen und Wegerechten, die für den Aufbau von Komponenten von VHC-

Netzen oder zugehörigen Einrichtungen erforderlich sind, in ihrem gesamten Hoheitsgebiet 

kohärent sind. 
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(2) Die zuständigen Behörden stellen über eine zentrale Informationsstelle in elektronischer 

Form alle Informationen über die Bedingungen und Verfahren für die Erteilung von 

Genehmigungen und Wegerechten, die im Wege von Verwaltungsverfahren erteilt 

werden, einschließlich aller Informationen über Ausnahmen von einzelnen oder allen 

Genehmigungen oder Wegerechten, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht 

erforderlich sind, sowie Möglichkeiten der Einreichung von Anträgen in elektronischer 

Form und des Abrufs von Informationen zum Stand des Antrags, zur Verfügung. 

(3) Betreiber haben das Recht, über eine zentrale Informationsstelle in elektronischer Form 

Anträge auf alle notwendigen Genehmigungen oder Verlängerungen davon oder auf 

Wegerechte zu stellen und Informationen über den Stand ihrer Anträge abzurufen. Die 

Mitgliedstaaten können detaillierte Verfahren für den Abruf dieser Informationen 

festlegen. 

(4) Die zuständigen Behörden können innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang Anträge 

auf Genehmigungen, einschließlich auf Wegerechte, ablehnen, für die der Betreiber, der 

diese Genehmigung beantragt, die Mindestinformationen gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Unterabsatz 1 nicht über eine zentrale Informationsstelle zur Verfügung gestellt hat. 
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(5) Die zuständigen Behörden erteilen oder verweigern Genehmigungen, mit Ausnahme von 

Wegerechten, innerhalb von vier Monaten nach dem Tag des Eingangs eines vollständigen 

Genehmigungsantrags. 

Die zuständigen Behörden stellen die Vollständigkeit des Antrags auf Genehmigungen 

oder Wegerechte innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags fest. Die 

zuständigen Behörden fordern den Antragsteller auf, fehlende Informationen innerhalb 

dieser Frist nachzureichen. Die Feststellung durch die zuständige Behörde, dass der 

Genehmigungsantrag vollständig ist, führt nicht zu einer Aussetzung oder 

Unterbrechung der Gesamtfrist von vier Monaten für die Prüfung des 

Genehmigungsantrags ab dem Tag des Eingangs des vollständigen Antrags. 

Die Unterabsätze 1 und 2 gelten unbeschadet anderer besonderer Fristen oder 

Verpflichtungen, die für die ordnungsgemäße Verfahrensdurchführung festgelegt wurden 

und für das Genehmigungsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, nach 

Maßgabe des Unionsrechts oder des mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden 

nationalen Rechts gelten, und unbeschadet der Vorschriften, mit denen dem Antragsteller 

zusätzliche Rechte gewährt werden oder darauf abgezielt wird, die schnellstmögliche 

Erteilung der Genehmigung sicherzustellen. 

Die Mitgliedstaaten legen die Gründe fest, aus denen die zuständige Behörde in 

hinreichend gerechtfertigten Ausnahmefällen von Amts wegen die in Unterabsatz 1 

dieses Absatzes und in Absatz 6 genannten Fristen verlängern kann, und veröffentlichen 

diese Gründe vorab über eine zentrale Informationsstelle. 
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Jede Verlängerung muss so kurz wie möglich sein und darf vier Monate nicht 

überschreiten, es sei denn, dies ist erforderlich, um andere besondere Fristen oder 

Verpflichtungen einzuhalten, die für die ordnungsgemäße Verfahrensdurchführung 

festgelegt wurden und für das Genehmigungsverfahren, einschließlich des 

Beschwerdeverfahrens, nach Maßgabe des Unionsrechts oder des mit dem Unionsrecht 

im Einklang stehenden nationalen Rechts gelten. 

Eine Verlängerung kann nicht beantragt werden, um fehlende Informationen einzuholen, 

die die zuständige Behörde vom Antragsteller nicht gemäß Unterabsatz 2 angefordert 

hat. 

Verweigerungen von Genehmigungen oder Wegerechten müssen anhand objektiver, 

transparenter, nichtdiskriminierender und verhältnismäßiger Kriterien hinreichend 

gerechtfertigt werden. 

(6) Abweichend von Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2018/1972 erteilen 

die zuständigen Behörden Wegerechte innerhalb der Frist von vier Monaten oder der im 

nationalem Recht festgelegten Frist, je nachdem, welche kürzer ist, nach dem Tag des 

Eingangs des vollständigen Antrags, wenn für den Aufbau von Komponenten von VHC-

Netzen oder zugehörigen Einrichtungen zusätzlich zu den Genehmigungen diese 

Wegerechte für Nutzungen auf, über oder unter öffentlichem oder gegebenenfalls 

privatem Grundbesitz mit im Voraus erteilter Genehmigung durch den Eigentümer oder im 

Einklang mit dem nationalen Recht erforderlich sind; dies gilt nicht im Fall einer 

Enteignung. 
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(7)  Die zuständigen Behörden können die einem Betreiber erteilte Genehmigung für 

Bauarbeiten, die für den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen 

Einrichtungen erforderlich sind, erneuern, wenn die Bauarbeiten aus objektiv 

gerechtfertigten Gründen nicht vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Genehmigung 

begonnen oder abgeschlossen werden konnten. Die Verlängerung der Genehmigung 

wird ohne zusätzliche Verfahrensanforderungen für die Betreiber erteilt. 

(8) Die Mitgliedstaaten können unter anderem für den Aufbau von Komponenten von VHC-

Netzen oder zugehörigen Einrichtungen auf Gebäuden oder an Orten von 

architektonischem, historischem, religiösem oder ökologischem Wert, die nach nationalem 

Recht geschützt sind, oder wenn dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, der 

Sicherheit kritischer Infrastrukturen oder des Umweltschutzes erforderlich ist, 

Genehmigungen verlangen. 

(9) Für Genehmigungen, mit Ausnahme von Wegerechten, die für den Aufbau von 

Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen erforderlich sind, werden 

keine Gebühren oder Entgelte verlangt, die über die in Artikel 16 der Richtlinie (EU) 

2018/1972 entsprechend vorgesehenen Verwaltungskosten hinausgehen. 

(10) Die Kommission überwacht die Anwendung des vorliegenden Artikels in den 

Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck erstatten die Mitgliedstaaten der Kommission alle drei 

Jahre Bericht über den Stand der Durchführung dieses Artikels und darüber, ob die 

darin aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. 

(11) Das in diesem Artikel festgelegte Verfahren gilt unbeschadet des Artikels 57 der 

Richtlinie (EU) 2018/1972. 

(12) Der vorliegende Artikel lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, weitere 

Bestimmungen zwecks Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens seitens der 

zuständigen Behörden einzuführen. 
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Artikel 8 

Ausbleiben einer Entscheidung über den Genehmigungsantrag 

(1) Entscheidet die zuständige Behörde nicht innerhalb der anwendbaren in Artikel 7 

Absatz 5 genannten Frist, so gilt die Genehmigung nach Ablauf dieser Frist als erteilt. 

Unterabsatz 1 findet Anwendung, sofern das Genehmigungsverfahren keine Wegerechte 

betrifft. Der Betreiber oder jede betroffene Partei ist berechtigt, von der zuständigen 

Behörde auf Antrag eine schriftliche Bestätigung darüber zu erhalten, dass die 

Genehmigung – falls zutreffend – implizit erteilt wurde. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Dritte das Recht hat, in das 

Verwaltungsverfahren einzugreifen und die Entscheidung zur Erteilung der 

Genehmigung anzufechten. 

(2) Die Mitgliedstaaten können von Absatz 1 des vorliegenden Artikels abweichen, wenn für 

das betreffende Genehmigungsverfahren mindestens einer der folgenden Rechtsbehelfe 

zur Verfügung steht: 

a) Der Betreiber, dem infolge einer Nichteinhaltung der gemäß Artikel 7 Absatz 5 

festgelegten anwendbaren Frist durch die zuständige Behörde ein Schaden 

entstanden ist, ist nach nationalem Recht berechtigt, Schadensersatz zu verlangen; 

b) der Betreiber kann den Fall an ein Gericht oder an eine Aufsichtsbehörde 

verweisen. 
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(3) Im Falle einer Ausnahmeregelung gemäß Absatz 2 dieses Artikels stellt der betreffende 

Mitgliedstaat sicher, dass die zuständige Behörde oder eine andere von dem 

Mitgliedstaat bestimmte Stelle den Antragsteller auf Ersuchen des Betreibers oder von 

Amts wegen nach Ablauf der gemäß Artikel 7 Absatz 5 gesetzten Frist und unbeschadet 

des Rechts des Betreibers auf sofortige Einlegung von Rechtsbehelfen gemäß Absatz 2 

des vorliegenden Artikels unverzüglich zu einer auf das Herbeiführen einer 

Entscheidung über den Genehmigungsantrag zielenden Sitzung einlädt. Die Sitzung 

wird von der zuständigen Behörde spätestens zwei Monate nach Einreichung des 

Antrags einberufen. Unverzüglich nach der Sitzung übermittelt die zuständige Behörde 

den schriftlichen Bericht über das Gespräch, einschließlich der Ansichten der beteiligten 

Parteien, und teilt dem Betreiber das Datum mit, an dem eine Entscheidung über den 

Genehmigungsantrag zu treffen ist. 

Artikel 9 

Ausnahmen von Genehmigungsverfahren 

(1) Bauarbeiten, die eines der Folgenden umfassen, unterliegen keinem 

Genehmigungsverfahren im Sinne des Artikels 7, es sei denn, eine solche Genehmigung 

ist nach anderen Rechtsakten der Union erforderlich: 

a) Reparatur- und Wartungsarbeiten, die in ihrem Umfang begrenzt sind, z. B. in 

Bezug auf Wert, Umfang, Auswirkung und Dauer, 

b) begrenzte technische Aktualisierungen bei bestehenden Arbeiten oder 

Installationen mit begrenzter Wirkung,  

c) kleinere Bauarbeiten, deren Umfang begrenzt ist, z. B. in Bezug auf Wert, 

Umfang, Auswirkung oder Dauer, die für den Aufbau von VHC-Netzen notwendig 

sind. 
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(2) Gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und verhältnismäßige Gründe weisen die 

Mitgliedstaaten die Arten von Bauarbeiten aus, auf die Absatz 1 Anwendung findet. 

Informationen über solche Arten von Bauarbeiten werden über eine zentrale 

Informationsstelle veröffentlicht. 

(3) Abweichend von Absatz 1 und vorbehaltlich des in Absatz 2 festgelegten Verfahrens 

können die zuständigen Behörden in folgenden Fällen Genehmigungen für den Aufbau 

von Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen verlangen: 

a) für physische Infrastrukturen oder bestimmte Kategorien physischer 

Infrastrukturen, die aus Gründen des architektonischen, historischen, religiösen 

oder ökologischen Wertes geschützt sind oder die anderweitig nach nationalem 

Recht geschützt sind, oder 

b) wenn dies aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Verteidigung oder Sicherheit 

oder aus Gründen der Umwelt oder der öffentlichen Gesundheit oder zum Schutz 

der Sicherheit kritischer Infrastrukturen erforderlich ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten können von Betreibern, die die Durchführung von Bauarbeiten im 

Sinne dieses Artikels planen, verlangen, dass sie den zuständigen Behörden vor Beginn 

der Arbeiten ihre Absicht mitteilen, mit den Bauarbeiten zu beginnen. 

Diese Mitteilung umfasst nicht mehr als eine Erklärung seitens des Betreibers über 

seine Absicht, die Bauarbeiten zu beginnen, und die Vorlage von Mindestinformationen, 

die erforderlich sind, damit die zuständigen Behörden beurteilen können, ob diese 

Arbeiten unter die Ausnahmeregelung gemäß Absatz 3 fallen. Diese 

Mindestinformationen umfassen mindestens das Datum des voraussichtlichen Beginns 

der Bauarbeiten, ihre Dauer, die Kontaktdaten der für die Durchführung der Arbeiten 

verantwortlichen Person und das von den Arbeiten betroffene Gebiet. 
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Artikel 10 

Gebäudeinterne physische Infrastrukturen und Glasfaserverkabelungen 

(1) Alle neuen Gebäude und Gebäude, die umfangreichen Renovierungen unterzogen 

werden, einschließlich Komponenten, die im gemeinsamen Eigentum stehen, für die 

Baugenehmigungen nach dem … [21 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] 

beantragt wurden, müssen mit einer glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen 

Infrastruktur und gebäudeinterner Glasfaserverkabelung, einschließlich Verbindungen 

bis zu dem physischen Punkt, an dem der Endnutzer eine Anbindung an das öffentliche 

Netz hat, ausgestattet werden. 

(2) Alle neuen Mehrfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser, die umfangreichen 

Renovierungen unterzogen werden, für die Baugenehmigungen nach dem [21 Monate nach 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung] beantragt werden, müssen mit einem Zugangspunkt 

ausgestattet werden. 

(3) Ab dem ... [21 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] müssen alle 

Gebäude – einschließlich deren Komponenten, die im gemeinsamen Eigentum stehen –, 

die größeren Renovierungen im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Richtlinie 

2010/31/EU unterzogen werden, mit einer glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen 

Infrastruktur und gebäudeinterner Glasfaserverkabelung, einschließlich Verbindungen 

bis zu dem physischen Punkt, an dem der Endnutzer eine Anbindung an das öffentliche 

Netz hat, ausgestattet werden, sofern dies die Kosten der Renovierungsarbeiten nicht 

unverhältnismäßig erhöht und technisch durchführbar ist. Alle Mehrfamilienhäuser, die 

solchen größeren Renovierungen unterzogen werden, müssen ebenfalls mit einem 

Zugangspunkt ausgestattet werden. 
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(4) Bis zum ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen die 

Mitgliedstaaten in Konsultation mit interessierten Parteien und auf der Grundlage 

bewährter Verfahren der Industrie die einschlägigen Normen oder technischen 

Spezifikationen, die für die Durchführung der Absätze 1, 2 und 3 erforderlich sind. Mit 

diesen Normen oder technischen Spezifikationen wird das einfache Durchführen von 

normalen Instandhaltungstätigkeiten für die einzelnen Glasfaserkabel, die von jedem 

Betreiber zur Erbringung von VHC-Netz-Diensten verwendet werden, ermöglicht und 

mindestens Folgendes festgelegt: 

a) die Spezifikationen für Zugangspunkte von Gebäuden und die Spezifikationen für 

Glasfaserschnittstellen; 

b) Spezifikationen für Kabel; 

c) Spezifikationen für Steckdosen/Buchsen; 

d) Spezifikationen für Leerrohre oder Mikrokanäle; 

e) technische Spezifikationen, die erforderlich sind, um Störungen der elektrischen 

Verkabelungen zu verhindern; 

f) der Mindestbiegeradius; 

g) technische Spezifikationen für die Verkabelung. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 4 genannten Normen oder technischen 

Spezifikationen eingehalten werden. Die Mitgliedstaaten legen Verfahren zum Nachweis 

dieser Einhaltung fest, wozu die Vor-Ort-Überprüfung der Gebäude oder einer 

repräsentativen Auswahl der Gebäude gehören könnte.  

(6) Gebäude, die gemäß diesem Artikel ausgestattet sind, können auf freiwilliger Basis und 

gemäß den von den Mitgliedstaaten festgelegten Verfahren das Zeichen „glasfaserfähig“ 

erhalten, sofern die Mitgliedstaaten ein derartiges Zeichen eingeführt haben. 

(7) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für bestimmte Kategorien von Gebäuden, ▌bei denen 

die Einhaltung jener Absätze ▌bezüglich der Kosten für Einzel- oder Miteigentümer aus 

objektiven Gründen unverhältnismäßig wäre. Die Mitgliedstaaten weisen solche 

Gebäudekategorien gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und verhältnismäßige 

Gründe aus. 

(8) Die Mitgliedstaaten weisen gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und 

verhältnismäßige Gründe die Arten von Gebäuden, z. B. bestimmte Kategorien von 

Denkmälern, historischen Gebäuden, Militärgebäuden und für Zwecke der nationalen 

Sicherheit genutzten Gebäuden, im Sinne des nationalen Rechts aus, die von den 

Verpflichtungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 ausgenommen werden oder für welche 

diese Verpflichtungen mit geeigneten technischen Anpassungen gelten. Informationen 

über solche Gebäudekategorien werden über eine zentrale Informationsstelle veröffentlicht 

▌. 
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Artikel 11 

Zugang zu gebäudeinternen physischen Infrastrukturen 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 und unbeschadet der Eigentumsrechte haben Betreiber 

öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze das Recht, ihr Netz auf eigene Kosten 

bis zum Zugangspunkt aufzubauen. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 haben Betreiber öffentlicher elektronischer 

Kommunikationsnetze im Hinblick auf den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen 

das Recht auf Zugang zu bestehenden gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, wenn 

eine Duplizierung technisch unmöglich oder wirtschaftlich ineffizient ist. 

(3) Jeder Inhaber eines Rechts auf Nutzung des Zugangspunkts und der gebäudeinternen 

physischen Infrastrukturen muss allen zumutbaren schriftlichen Anträgen auf Zugang zum 

Zugangspunkt und zu den gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, die von Betreibern 

öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze gestellt werden, zu fairen, zumutbaren 

und nichtdiskriminierenden Bedingungen, gegebenenfalls einschließlich des Preises, 

stattgeben. Die Mitgliedstaaten können detaillierte Anforderungen in Bezug auf 

verwaltungstechnische Aspekte des Antrags festlegen. 
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(4) Bei Fehlen verfügbarer glasfaserfähiger gebäudeinterner physischer Infrastrukturen haben 

Betreiber öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze das Recht, ihre Netze 

vorbehaltlich der Zustimmung des Eigentümers und/oder des Teilnehmers gemäß 

nationalem Recht bis in die Räume des Teilnehmers unter Verwendung der bestehenden 

gebäudeinternen physischen Infrastruktur auszulegen, sofern sie verfügbar und gemäß 

Absatz 3 zugänglich ist und sofern dabei der Eingriff in das Privateigentum Dritter 

minimal gehalten wird. 

(5) Dieser Artikel berührt weder das Eigentumsrecht des Eigentümers des Zugangspunkts oder 

der gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, wenn der Inhaber eines Rechts auf 

Nutzung dieser Infrastrukturen oder dieses Zugangspunkts nicht deren bzw. dessen 

Eigentümer ist, noch das Eigentumsrecht anderer Dritter wie etwa Grund- und 

Gebäudeeigentümer. 

(6) Nach Anhörung der Interessenträger, der nationalen Streitbeilegungsstellen bzw. anderer 

zuständiger Einrichtungen oder Stellen der Union in den betreffenden Wirtschaftszweigen 

und nach Berücksichtigung bewährter Grundsätze und der unterschiedlichen 

Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten veröffentlicht das GEREK in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission bis zum ... [18 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] Leitlinien zu den Bedingungen für den Zugang zu 

gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, die unter anderem die Anwendung fairer 

und angemessener Bedingungen und die von den nationalen Streitbeilegungsstellen bei 

der Streitbeilegung zu beachtenden Kriterien umfassen. 
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Artikel 12 

Digitalisierung der zentralen Informationsstellen 

(1) Zentrale Informationsstellen stellen geeignete digitale Instrumente zur Verfügung, z. B. in 

Form von Webportalen, Datenbanken, digitalen Plattformen oder digitalen Anwendungen, 

um zu ermöglichen, dass alle in dieser Verordnung festgelegten Rechte und Pflichten 

ausgeübt bzw. eingehalten werden können. 

(2) Um Überschneidungen im Bereich der digitalen Instrumente zu vermeiden, können die 

Mitgliedstaaten mehrere bestehende oder neu entwickelte digitale Instrumente, die die 

Arbeit der in Absatz 1 genannten zentralen Informationsstellen unterstützen, miteinander 

verbinden bzw. ganz oder teilweise integrieren. 

(3) Die Mitgliedstaaten richten eine zentrale nationale digitale Anlaufstelle ein, die eine 

gemeinsame Benutzerschnittstelle umfasst, um einen nahtlosen Zugang zu den 

digitalisierten zentralen Informationsstellen zu gewährleisten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ausreichende technische, finanzielle und 

personelle Ressourcen bereitgestellt werden, um die Einrichtung und Digitalisierung der 

zentralen Informationsstellen zu unterstützen. 
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Artikel 13 

Streitbeilegung 

(1) Unbeschadet der Möglichkeit, ein Gericht anzurufen, hat jede Partei das Recht, die nach 

Artikel 14 eingerichtete zuständige nationale Streitbeilegungsstelle mit Streitigkeiten zu 

befassen, die in folgenden Fällen entstehen können: 

a) wenn der Zugang zu bestehenden Infrastrukturen verweigert wird oder innerhalb 

eines Monats nach Eingang des Zugangsantrags gemäß Artikel 3 keine Einigung 

über konkrete Bedingungen, einschließlich des Preises, erzielt wird, 

b) im Zusammenhang mit den Rechten und Pflichten gemäß den Artikeln 4 und 6, auch 

wenn die verlangten Informationen nicht innerhalb der entsprechenden Fristen zur 

Verfügung gestellt werden, 

c) wenn innerhalb eines Monats nach Eingang des förmlichen Antrags auf 

Koordinierung von Bauarbeiten keine Einigung über die Koordinierung von 

Bauarbeiten gemäß Artikel 5 Absatz 2 erzielt wird oder 

d) wenn innerhalb eines Monats nach Eingang des förmlichen Zugangsantrags keine 

Einigung über den Zugang zu gebäudeinternen physischen Infrastrukturen gemäß 

Artikel 11 Absatz 2 oder 3 erzielt wird. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass bei Streitigkeiten gemäß Absatz 1 

Buchstaben a und d die zuständige nationale Streitbeilegungsstelle auch Streitigkeiten 

über das Wegerecht beilegen kann, wenn die Stelle, bei der der Betreiber den Zugang 

beantragt hat, gleichzeitig die Stelle ist, die zur Erteilung des Wegerechts an dem 

Grundbesitz, auf, in oder unter dem sich der Gegenstand des Zugangsantrags befindet, 

befugt ist. 
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(2) Unter uneingeschränkter Achtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der in den 

einschlägigen Orientierungshilfen der Kommission oder in den Leitlinien des GEREK 

festgelegten Grundsätze trifft die in Absatz 1 genannte nationale Streitbeilegungsstelle eine 

verbindliche Entscheidung zur Beilegung der Streitigkeit, und zwar 

a) innerhalb von vier Monaten nach dem Tag des Eingangs des Streitbeilegungsantrags 

in Bezug auf die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Streitigkeiten; 

b) innerhalb eines Monats nach dem Tag des Eingangs des Streitbeilegungsantrags in 

Bezug auf die in Absatz 1 Buchstaben b, c und d genannten Streitigkeiten. ▌ 

Diese Fristen dürfen nur unter hinreichend begründeten außergewöhnlichen Umständen 

verlängert werden. 

(3) Die Entscheidung der nationalen Streitbeilegungsstelle kann in Bezug auf die in Absatz 1 

Buchstaben a, c und d genannten Streitigkeiten darin bestehen, faire und angemessene 

Bedingungen, gegebenenfalls einschließlich des Preises, festzulegen. 

(4) Die Streitbeilegungsstellen veröffentlichen ihre Entscheidungen unter Wahrung der 

Grundsätze der Vertraulichkeit und des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen. Die 

zentrale Informationsstelle gewährleistet den Zugang zu den von den 

Streitbeilegungsstellen veröffentlichten Entscheidungen. 

Betrifft die Streitigkeit den Zugang zu Infrastrukturen eines Betreibers und ist die nationale 

Streitbeilegungsstelle zugleich die nationale Regulierungsbehörde, so sind gegebenenfalls 

die in Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2018/1972 genannten Ziele zu berücksichtigen. 
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(5) Der vorliegende Artikel gilt unbeschadet der Rechtsmittel und Verfahren, die im Einklang 

mit Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union stehen, und ergänzt 

diese. 

Artikel 14 

Zuständige Stellen 

(1) Die Mitgliedstaaten errichten oder benennen eine oder mehrere zuständige Stellen zur 

Wahrnehmung der Aufgaben, die der nationalen Streitbeilegungsstelle gemäß Artikel 13 

Absatz 1 übertragen werden (im Folgenden „nationale Streitbeilegungsstelle“). 

(2) Die nationale Streitbeilegungsstelle muss von allen Netzbetreibern und allen öffentlichen 

Stellen, die Eigentümer der von der Streitigkeit betroffenen physischen Infrastrukturen 

sind oder diese kontrollieren, rechtlich getrennt und funktional unabhängig sein. 

Mitgliedstaaten, die Eigentumsrechte an Netzbetreibern haben oder diese kontrollieren, 

sorgen für eine wirksame strukturelle Trennung der Aufgaben im Zusammenhang mit den 

nationalen Streitbeilegungsverfahren und denjenigen der zentralen Informationsstelle von 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit Eigentum oder Kontrolle. 

Die nationalen Streitbeilegungsstellen handeln unabhängig und objektiv und holen 

weder Weisungen einer anderen Stelle ein noch nehmen sie solche entgegen, wenn sie 

über bei ihnen anhängige Streitigkeiten entscheiden. Dies steht einer Aufsicht gemäß 

nationalem Recht nicht entgegen. Nur zuständige Beschwerdestellen sind befugt, 

Entscheidungen der nationalen Streitbeilegungsstellen auszusetzen oder aufzuheben. 
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(3) Die nationale Streitbeilegungsstelle kann Gebühren zur Deckung der Kosten erheben, die 

durch die Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben entstehen. 

(4) Alle von einer Streitigkeit betroffenen Parteien arbeiten uneingeschränkt mit der nationalen 

Streitbeilegungsstelle zusammen. 

(5) Die Aufgaben einer zentralen Informationsstelle gemäß den Artikeln 3 bis 10, 12 und 13 

werden von einer oder mehreren zuständigen Stellen wahrgenommen, die von den 

Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler bzw. lokaler Ebene benannt werden. Zur 

Deckung der Kosten, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgaben entstehen, können 

Gebühren für die Nutzung der zentralen Informationsstellen erhoben werden. 

(6) Für zuständige Stellen, die die Aufgaben einer zentralen Informationsstelle wahrnehmen, 

gilt Absatz 2 Unterabsatz 1 entsprechend. 

(7) Die zuständigen Stellen üben ihre Befugnisse unparteiisch, transparent und zeitnah aus. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass diesen Stellen angemessene technische, finanzielle 

und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, damit sie die ihnen übertragenen 

Aufgaben erfüllen können. 

(8) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Aufgaben jeder zuständigen Stelle über eine 

zentrale Informationsstelle, insbesondere wenn solche Aufgaben mehr als einer 

zuständigen Stelle zugewiesen werden oder wenn sich die Aufgabenzuweisung ändert. Die 

zuständigen Stellen konsultieren einander und arbeiten in Fragen von gemeinsamem 

Interesse zusammen, sofern dies zweckmäßig ist. 
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(9) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission die Namen aller nach diesem Artikel 

zuständigen Stellen, die im Rahmen dieser Verordnung Aufgaben wahrnehmen, und deren 

jeweilige Zuständigkeiten ▌sowie alle diesbezüglichen Änderungen, bevor die 

betreffenden Benennungen oder Änderungen wirksam werden. 

(10) Gegen jede Entscheidung einer zuständigen Stelle kann nach nationalem Recht bei einer 

vollständig unabhängigen Beschwerdestelle, einschließlich einer Stelle mit gerichtlichem 

Charakter, Beschwerde eingelegt werden. Artikel 31 der Richtlinie (EU) 2018/1972 gilt für 

Beschwerden nach diesem Absatz entsprechend. 

Das Beschwerderecht nach Unterabsatz 1 lässt das Recht der Parteien unberührt, die 

Streitigkeit vor das zuständige nationale Gericht zu bringen. 

▌ 

Artikel 15 

Sanktionen ▌ 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, ▌die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung oder gegen rechtsverbindliche Entscheidungen, die die in Artikel 14 genannten 

zuständigen Stellen gemäß dieser Verordnung treffen, zu verhängen sind, und ergreifen alle für die 

Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 

angemessen, wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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Artikel 16 

Berichterstattung und Überwachung 

(1) Bis zum ... [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Durchführung dieser Verordnung vor. Der Bericht muss eine Zusammenfassung der 

Auswirkungen der in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen und eine Bewertung der 

Fortschritte, die bei der Verwirklichung ihrer Ziele erreicht wurden, enthalten; dabei ist 

auch der Frage nachzugehen, ob und wie diese Verordnung weiter dazu beitragen könnte, 

die im Beschluss (EU) 2022/2481 festgelegten Konnektivitätsziele zu verwirklichen. 

Der Bericht muss Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich 

dieser Verordnung umfassen, die sich auf die Fortschritte in Richtung eines schnellen 

und umfassenden Aufbaus von VHC-Netzen in ländlichen Gebieten, Inselgebieten und 

abgelegenen Gebieten, wie etwa Inseln, Berggebieten und dünn besiedelten Regionen, 

sowie auf die Entwicklung des Marktes für Sendemastinfrastrukturen und die 

Einführung verschiedener Backhaul-Lösungen einschließlich des Backhauls über 

Satelliten für die digitale Hochgeschwindigkeitsanbindung auswirken können. 
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(2) Hierzu kann die Kommission Informationen von den Mitgliedstaaten einholen, die ihr 

unverzüglich zu übermitteln sind. Insbesondere legen die Mitgliedstaaten bis zum ... 

[18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] in enger Zusammenarbeit 

mit der Kommission über den gemäß Artikel 118 der Richtlinie (EU) 2018/1972 

eingesetzten Kommunikationsausschuss Indikatoren für eine angemessene Überwachung 

der Anwendung dieser Verordnung und den Mechanismus zur Gewährleistung einer 

regelmäßigen Datenerhebung und Berichterstattung darüber an die Kommission vor. 

▌ 

Artikel 17 

Änderung der Verordnung (EU) 2015/2120 

Die Verordnung (EU) 2015/2120 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden folgende Nummern angefügt: 

„5. ‚nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienst‘: ein 

nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienst im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments 

und des Rates*; 
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6. ‚inländische Kommunikation‘: ein nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienst mit Kommunikation aus dem Mitgliedstaat des 

inländischen Anbieters des Verbrauchers zu einer Festnetz- oder 

Mobilfunknummer des nationalen Nummerierungsplans desselben Mitgliedstaats; 

7. ‚Intra-EU-Kommunikation‘: ein nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienst mit Kommunikation aus dem Mitgliedstaat des 

inländischen Anbieters des Verbrauchers zu einer Festnetz- oder 

Mobilfunknummer des nationalen Nummerierungsplans eines anderen 

Mitgliedstaats. 

_____________________ 

* Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Festlegung des Europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36).“ 

2. In Artikel 5a werden folgende Absätze angefügt: 

„(7) Ab dem 1. Januar 2029 berechnen Anbieter für inländische Kommunikation und 

Intra-EU-Kommunikation keine unterschiedlichen Endkundenpreise für 

Verbraucher, sofern technische Vorschriften über Schutzvorkehrungen wie etwa 

Nachhaltigkeit, angemessene Nutzung und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen 

erlassen werden. Bis zum 30. Juni 2028 erlässt die Kommission nach Anhörung 

des GEREK einen Durchführungsrechtsakt, in dem diese technischen 

Vorschriften gemäß dem in Artikel 5b genannten Prüfverfahren festgelegt werden. 
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(8) Ab dem 1. Januar 2025 können Anbieter freiwillig der Verpflichtung gemäß 

Absatz 7 nachkommen, keine unterschiedlichen Endkundenpreise anzuwenden. 

Vorbehaltlich einer Regelung der angemessenen Nutzung sind diese Anbieter von 

den in Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen ausgenommen, damit Verbraucher 

früher von den Vorteilen gleicher Endkundenpreise für inländische 

Kommunikation und Intra-EU-Kommunikation profitieren können. Zu diesem 

Zweck erlässt die Kommission nach Anhörung des GEREK bis zum 31. Dezember 

2024 einen Durchführungsrechtsakt über die angemessene Nutzung auf der 

Grundlage typischer Nutzungsmuster und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 5b Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren angenommen. 

(9) Bis zum 30. Juni 2027 überprüft die Kommission nach Anhörung des GEREK den 

vorliegenden Artikel, und auf der Grundlage der Bewertung seiner Auswirkungen 

kann die Kommission gegebenenfalls beschließen, einen Gesetzgebungsvorschlag 

zu seiner Änderung vorzulegen. 

(10) Die in Absatz 9 genannte Bewertung umfasst Folgendes: 

a) die Entwicklung der Großkundenkosten im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung von Intra-EU-Kommunikation; 

b) die Entwicklung des Wettbewerbs auf dem Markt für die Bereitstellung 

nummerngebundener interpersoneller Kommunikationsdienste und die 

Entwicklung der Endkundenpreise für Intra-EU-Kommunikation in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten; 
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c) die Entwicklung der Verbraucherpräferenzen und die Auswahl an 

Sonderangeboten und Paketen, die nicht auf der Grundlage des 

tatsächlichen Verbrauchs von Intra-EU-Kommunikation berechnet werden; 

d) die möglichen Auswirkungen auf die nationalen Märkte für die 

Bereitstellung nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienste und insbesondere auf die Endkundenpreise, die 

Verbrauchern im Allgemeinen in Rechnung gestellt werden, unter 

Berücksichtigung der Kosten für die Bereitstellung von Intra-EU-

Kommunikation, und die potenziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf 

die Einnahmen der Anbieter und, wenn möglich, auf die 

Investitionskapazität der Anbieter, insbesondere im Hinblick auf den 

künftigen Netzaufbau im Einklang mit den im Beschluss (EU) 2022/2481 

festgelegten Konnektivitätszielen, sofern keine zusätzlichen Entgelte für 

Intra-EU-Kommunikation erhoben werden; 

e) das Ausmaß der Nutzung, die Verfügbarkeit und die Wettbewerbsfähigkeit 

nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste oder 

etwaiger Alternativen zu Intra-EU-Kommunikation; 

f) die Entwicklung von Tarifen für Intra-EU-Kommunikation und 

insbesondere das Ausmaß, in dem die Umsetzung der in Absatz 8 

vorgesehenen Maßnahmen Ergebnisse in Richtung der Beseitigung von 

Endkundenpreisunterschieden zwischen inländischer Kommunikation und 

Intra-EU-Kommunikation für Verbraucher gezeitigt hat. 
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(11) Zur Durchführung der in Absatz 9 genannten Bewertung erhebt das GEREK 

regelmäßig einschlägige Informationen von den nationalen 

Regulierungsbehörden. Gegebenenfalls können die nationalen 

Regulierungsbehörden diese Daten in Abstimmung mit anderen zuständigen 

Behörden bereitstellen. Die vom GEREK gemäß diesem Absatz erhobenen Daten 

werden der Kommission mindestens einmal jährlich mitgeteilt. Die Kommission 

veröffentlicht diese Daten. Um sicherzustellen, dass das GEREK seinen 

Verpflichtungen gemäß diesem Absatz nachkommen kann, sind Anbieter 

verpflichtet zusammenzuarbeiten, indem sie den zuständigen nationalen Behörden 

die angeforderten Daten, einschließlich vertraulicher Daten, zur Verfügung 

stellen.“ 

3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 5b 

Ausschussverfahren 

(1) Zwecks Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Artikel 5a der vorliegenden 

Verordnung wird die Kommission von dem durch Artikel 118 Absatz 1 der 

Richtlinie (EU) 2018/1972 eingesetzten Kommunikationsausschuss unterstützt. 

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.“ 

4. In Artikel 10 Absatz 5 wird das Datum „14. Mai 2024“ durch das Datum „30. Juni 2032“ 

ersetzt. 
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Artikel 18 

Aufhebung 

(1) Die Richtlinie 2014/61/EU wird mit Wirkung vom ... [Tag des Inkrafttretens der 

vorliegenden Verordnung] aufgehoben. 

(2) Wenn die Bestimmungen dieser Verordnung, die die Bestimmungen der Richtlinie 

2014/61/EU ersetzen, erst ab einem späteren Zeitpunkt gelten, so bleiben die folgenden 

entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/61/EU abweichend von Absatz 1 des 

vorliegenden bis zu jenem Zeitpunkt in Kraft: 

a) Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 4 Absatz 3, Artikel 6 Absätze 1, 2, 3 und 5 und 

Artikel 7 Absätze 1 und 2 der genannten Richtlinie bleiben bis zum ... [24 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] in Kraft; 

b) Artikel 8 Absätze 1 bis 4 der genannten Richtlinie bleiben bis zum ... [21 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] in Kraft. 

(3) Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu lesen. 
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Artikel 19 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

(3) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels 

a) gelten Artikel 5 Absatz 6 und Artikel 11 Absatz 6 ab dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung]; 

b) gilt Artikel 17 ab dem 15. Mai 2024; 

c) gilt Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3 ab dem ... [21 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung]; 

d) gelten Artikel 4 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absätze 2 und 3 und 

Artikel 12 Absätze 1, 2 und 3 ab dem ... [24 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung]. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 2014/61/EU Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 3 

Artikel 1 Absatz 3 Artikel 1 Absatz 3 

Artikel 1 Absatz 4 Artikel 1Absatz 2 

-  Artikel 1 Absatz 4 

-  Artikel 1 Absatz 5 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Absatz 1  Artikel 3 Absatz 11 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 3Absatz 1 

— Artikel 3Absatz 2 

-  Artikel 3 Absatz 3 

— Artikel 3 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 3 Absatz 5 

— Artikel 3 Absatz 6 

Artikel 3 Absatz 3, Unterabsatz 2 Artikel 3 Absatz 7 

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 13Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 3 Absatz 5  
Artikel 13 Absatz 2  

Artikel 13 Absatz 3 
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Artikel 13 Absatz 4, Unterabsatz 2 

-  Artikel 3 Absatz 8 

— Artikel 3 Absatz 9 

 Artikel 3 Absatz 10 

Artikel 3 Absatz 6 Artikel 3 Absatz 12 

-  Artikel 3 Absatz 13  

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 4 Absatz 3 

-  Artikel 4 Absatz 2 

Artikel 4 Absatz 3 
Artikel 4Absatz 1  

Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 Artikel 4 Absatz 3 

-  Artikel 4 Absatz 4 

Artikel 4 Absatz 4 Sätze 2 und 3 Artikel 4 Absatz 1, Unterabsätze 2 und 3  

Artikel 4 Absatz 5 Artikel 4 Absatz 5 

Artikel 4 Absatz 6 
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b 

Artikel 4(7) 
Artikel 4 Absatz 6 

Artikel 4 Absatz 7 

Artikel 4 Absatz 8 Artikel 4 Absatz 8 

Artikel 5Absatz 1 Artikel 5 Absatz 1 
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Artikel 5 Absatz 2 Artikel 5 Absatz 2 

— Artikel 5 Absatz 3 

— Artikel 5 Absatz 4 

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c  

Artikel 5 Absatz 4  
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b 

Artikel 13 Absatz 3 

Artikel 5 Absatz 5 Artikel 5 Absatz 5 

— Artikel 5 Absatz 6 

Artikel 6Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 

Artikel 6 Absatz 2 — 

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 6 Absatz 1 

Artikel 6 Absatz 4 
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 

13 Absatz 2 Buchstabe b,  

Artikel 6 Absatz 5 Artikel 6 Absatz 2 

— Artikel 7Absatz 1 

Artikel 7Absatz 1 Artikel 7 Absatz 2 

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 7 Absatz 3 

— Artikel 7 Absatz 4 

Artikel 7 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 5 

- 

Artikel 7 Absatz 6 

Artikel 7 Absatz 7 

Artikel 7 Absatz 8 

www.parlament.gv.at



 

 125 

Artikel 7 Absatz 9 

Artikel 7 Absatz 10 

Artikel 7 Absatz 11 

Artikel 7 Absatz 12 

Artikel 7 Absatz 4 -  

-  Artikel 8 

-  Artikel 9 

Artikel 8Absatz 1 Artikel 10Absatz 1 

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 10 Absatz 2 

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 6 

Artikel 8 Absatz 4 
Artikel 10 Absatz 7 

Artikel 10 Absatz 8  

Artikel 9Absatz 1 Artikel 11 Absatz 1 

Artikel 9 Absatz 2 Artikel 11 Absatz 2 

Artikel 9 Absatz 3 

Artikel 11 Absatz 3 

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d  

Artikel 13 Absatz 2 

Artikel 9 Absatz 4 Artikel 11 Absatz 3 

Artikel 9 Absatz 5 Artikel 11 Absatz 4 

Artikel 9 Absatz 6 Artikel 11 Absatz 5 

— Artikel 11 Absatz 6 

— Artikel 12 
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— Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 

— Artikel 13 Absatz 4 Unterabsatz 1 

 Artikel 13 Absatz 5  

Artikel 10 Absatz 1 Artikel 14 Absatz 1 

Artikel 10 Absatz 2 
Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 14 

Absatz 3 

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 14 Absatz 4 

Artikel 10 Absatz 4 Artikel 14 Absatz 5 

— Artikel 14 Absatz 6 

— Artikel 14 Absatz 7 

Artikel 10 Absatz 5 Artikel 14 Absatz 9 

Artikel 10 Absatz 6 Artikel 14 Absatz 10 

Artikel 11 Artikel 15 

Artikel 12 Artikel 16 Absatz 1 

 Artikel 16 Absatz 2 

- Artikel 17 

- Artikel 18 

Artikel 13 — 

Artikel 14 Artikel 19 

Artikel 15  
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0293
Übertragung von Verfahren in Strafsachen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übertragung von Verfahren in Strafsachen (COM(2023)0185 – C9-0128/2023 –
2023/0093(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0185),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 1, Unterabsatz 2, Buchstaben b 
und d des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0128/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 20. 
September 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0008/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
                                               
1 ABl. C, C/2023/869, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/869/oj.
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entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0093 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Übertragung von Verfahren in Strafsachen  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 82 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben b und d, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,1 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,2 

                                                
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C, C/2023/869, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/869/oj. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union hat sich den Erhalt und die Weiterentwicklung eines Raums der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts zum Ziel gesetzt. 

(2) Nach dem Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 

Europäischen Union3 müssen die Mitgliedstaaten Möglichkeiten prüfen, die 

Strafverfolgung in grenzüberschreitenden multilateralen Fällen in einem 

Mitgliedstaat zu konzentrieren, um die Effizienz der Strafverfolgung zu erhöhen und 

gleichzeitig eine geordnete Rechtspflege zu gewährleisten. 

(3) Im Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen 

Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen4 ist ein Instrument 

vorgesehen, das die Übertragung von Strafverfahren auf andere Mitgliedstaaten 

ermöglicht. 

                                                
3 ABl. C 53 vom 3.3.2005, S. 1. 
4 ABl. C 12 vom 15.1.2001, S. 10. 
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(4) Die justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten muss weiter ausgebaut 

werden, um eine effiziente und geordnete Strafrechtspflege im gemeinsamen Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu gewährleisten und sicherzustellen, dass 

der am besten dafür geeignete Mitgliedstaat eine Straftat untersucht oder verfolgt. 

Insbesondere könnten gemeinsame Vorschriften für die Mitgliedstaaten über die 

Übertragung von Strafverfahren dazu beitragen, unnötige parallele Strafverfahren in 

verschiedenen Mitgliedstaaten wegen desselben Sachverhalts und gegen dieselbe 

Person, die zu einem Verstoß gegen den Grundsatz ne bis in idem führen könnten, zu 

vermeiden. Diese gemeinsamen Vorschriften könnten auch die Zahl der mehrfachen 

Strafverfahren, die in verschiedenen Mitgliedstaaten wegen desselben Sachverhalts 

oder gegen dieselbe Person geführt werden, verringern. Mit diesen Vorschriften soll 

auch sichergestellt werden, dass eine Übertragung von Strafverfahren erfolgen kann, 

wenn die Übergabe einer Person zur Strafverfolgung aufgrund eines Europäischen 

Haftbefehls nach dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates5 verzögert oder 

abgelehnt wird, z. B. weil in dem anderen Mitgliedstaat ein paralleles Strafverfahren 

wegen derselben Straftat geführt wird, damit die verfolgte Person nicht straflos 

bleibt. 

                                                
5 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den 

Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1). 
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(5) Gemeinsame Vorschriften für die Übertragung von Strafverfahren sind auch für eine 

wirksame Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität unerlässlich. Dies gilt 

insbesondere für Straftaten, die von organisierten kriminellen Gruppen begangen 

werden, z. B. Drogenhandel, Schleuserkriminalität, Menschenhandel, illegaler 

Handel mit Feuerwaffen, Umweltkriminalität, Cyberkriminalität oder Geldwäsche. 

Die Strafverfolgung organisierter krimineller Gruppen, die in mehreren 

Mitgliedstaaten tätig sind, kann für die beteiligten Behörden mit erheblichen 

Schwierigkeiten verbunden sein. Die Übertragung von Strafverfahren ist ein 

wichtiges Instrument, das den Kampf gegen organisierte kriminelle Gruppen, die in 

den Mitgliedstaaten der Union tätig sind, verstärken würde. 

(6) Um eine wirksame Zusammenarbeit zwischen der ersuchenden und der ersuchten 

Behörde bei der Übertragung von Strafverfahren zu gewährleisten, sollten diese 

Vorschriften in einem verbindlichen und unmittelbar geltenden Rechtsakt der Union 

festgelegt werden. 

(7) Diese Verordnung sollte für alle Ersuchen im Zusammenhang mit Strafverfahren 

gelten. ▌ 
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(8) Mit dem Rahmenbeschluss 2009/948/JI des Rates6 soll verhindert werden, dass 

gegen dieselbe Person wegen desselben Sachverhalts in verschiedenen 

Mitgliedstaaten parallele Strafverfahren geführt werden, was zu rechtskräftigen 

Entscheidungen in zwei oder mehr Mitgliedstaaten führen könnte. Daher wird ein 

Verfahren für direkte Konsultationen zwischen den zuständigen Behörden der 

betreffenden Mitgliedstaaten eingeführt, um ein Einvernehmen über eine effiziente 

Lösung zu erreichen, bei der die nachteiligen Folgen solcher parallel geführter 

Verfahren sowie Zeit- und Ressourcenverlust der betreffenden zuständigen 

Behörden vermieden werden. Wenn die zuständigen Behörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten im Anschluss an die Konsultationen nach dem genannten 

Rahmenbeschluss beschließen, die Strafverfahren im Wege der Übertragung in 

einem Mitgliedstaat zu konzentrieren, sollte diese Übertragung auf der Grundlage 

dieser Verordnung erfolgen. 

                                                
6 Rahmenbeschluss 2009/948/JI des Rates vom 30. November 2009 zur Vermeidung 

und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren (ABl. L 328 vom 
15.12.2009, S. 42). 
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(9) Andere Rechtsakte im Bereich des Strafrechts, insbesondere diejenigen, die sich auf 

bestimmte Arten von Straftaten beziehen, wie die Richtlinie (EU) 2017/541 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 und die Rahmenbeschlüsse 2002/475/JI8 

und 2008/841/JI9 des Rates, enthalten Bestimmungen über die Faktoren, die bei einer 

Konzentration von Verfahren in einem Mitgliedstaat zu berücksichtigen sind, wenn 

mehr als ein Mitgliedstaat eine Straftat aufgrund desselben Sachverhalts wirksam 

verfolgen kann. Wenn die zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten im 

Anschluss an die Zusammenarbeit im Einklang mit den genannten Rechtsakten 

beschließen, die Strafverfahren im Wege der Übertragung in einem Mitgliedstaat zu 

konzentrieren, sollte diese Übertragung auf der Grundlage dieser Verordnung 

erfolgen. 

                                                
7 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6). 

8 Rahmenbeschluss 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur 
Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 22.6.2002, S. 3). 

9 Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität (ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42). 
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(10) Zur Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in 

Strafsachen im Hinblick auf deren Vollstreckung in einem anderen Mitgliedstaat 

wurden mehrere Rechtsakte der Union erlassen, insbesondere die 

Rahmenbeschlüsse 2005/214/JI10, 2008/909/JI11 und 2008/947/JI12 des Rates. Diese 

Verordnung sollte die Bestimmungen der genannten Rahmenbeschlüsse ergänzen 

und dahingehend ausgelegt werden, dass sie deren Anwendung nicht beeinträchtigt. 

(11) Diese Verordnung berührt nicht den spontanen Informationsaustausch, der in 

anderen Rechtsakten der Union geregelt ist. 

(12) Diese Verordnung sollte nicht für Entscheidungen über die Neuzuweisung, 

Verbindung oder Abtrennung von Verfahren gelten, für die die Europäische 

Staatsanwaltschaft ihre Zuständigkeit nach der Verordnung (EU) 2017/1939 des 

Rates13 ausgeübt hat. 

                                                
10 Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung 

des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen 
(ABl. L 76 vom 22.3.2005, S. 16). 

11 Rahmenbeschluss 2008/909/JI des Rates vom 27. November 2008 über die 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in 
Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt 
wird, für die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union (ABl. L 327 
vom 5.12.2008, S. 27). 

12 Rahmenbeschluss 2008/947/JI des Rates vom 27. November 2008 über die 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und 
Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von 
Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen (ABl. L 337 vom 16.12.2008, 
S. 102). 

13 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 
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(13) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten die zuständigen 

Behörden so benennen, dass der Grundsatz des direkten Kontakts zwischen diesen 

Behörden gefördert wird. 

(14) Ist es den Gerichten und Staatsanwälten aufgrund des Aufbaus der 

innerstaatlichen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten nach der Tradition des 

Common Law nicht möglich, für die Zwecke dieser Verordnung und zur 

Erleichterung ihrer wirksamen Anwendung in der gesamten Union ergänzende 

Maßnahmen zu der Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung einer 

Übertragung von Straftaten zu ergreifen, so können diese ergänzenden 

Maßnahmen von einer anderen Behörde ergriffen werden, die befugt ist, 

Maßnahmen in Strafverfahren zu ergreifen. Die Einschaltung einer solchen 

zuständigen Behörde berührt in keiner Weise die ausschließlich von einem 

Richter, einem Gericht, einem Ermittlungsrichter oder einem Staatsanwalt 

getroffene Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung einer Übertragung 

des Strafverfahrens, die auf jeden Fall dessen Beurteilung der Ablehnungsgründe 

nach Artikel 13 umfassen muss. Die Einschaltung einer anderen zuständigen 

Behörde dient ausschließlich dazu, die gerichtliche Entscheidungsfindung und das 

wirksame Funktionieren dieser Verordnung zu erleichtern. 
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(15) Für die administrative Übermittlung und Entgegennahme von Ersuchen um 

Übertragung von Strafverfahren sowie für den sonstigen amtlichen Schriftverkehr 

im Zusammenhang mit diesen Ersuchen könnten die Mitgliedstaaten eine oder 

mehrere zentrale Behörden benennen, wenn dies aufgrund des Aufbaus ihrer 

innerstaatlichen Rechtsordnung erforderlich ist. Diese zentralen Behörden könnten 

auch administrative Unterstützung leisten und Koordinierungs- und 

Unterstützungsaufgaben wahrnehmen, um die Annahme von Ersuchen um 

Übertragung von Strafverfahren zu erleichtern und zu fördern. 

(16) Nach einigen Rechtsakten der Union sind die Mitgliedstaaten bereits verpflichtet, die 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die gerichtliche Zuständigkeit für 

bestimmte Straftaten zu begründen, z. B. für Straftaten im Zusammenhang mit 

terroristischen Handlungen gemäß der Richtlinie (EU) 2017/541 oder der Fälschung 

des Euro gemäß der Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates14 in Fällen, in denen die Übergabe einer Person abgelehnt wird. 

                                                
14 Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen gegen 
Geldfälschung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates 
(ABl. L 151 vom 21.5.2014, S. 1). 
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(17) Diese Verordnung regelt die gerichtliche Zuständigkeit in bestimmten Fällen, um 

sicherzustellen, dass der ersuchte Staat in Strafverfahren, die nach dieser Verordnung 

übertragen werden sollen, seine gerichtliche Zuständigkeit in Bezug auf Straftaten, 

für die das Recht des ersuchenden Staates gilt, ausüben kann, wenn dies im Interesse 

einer effizienten und geordneten Rechtspflege und des wirksamen Schutzes der in 

den Rechtsvorschriften der Union verankerten Grundrechte der verdächtigen oder 

beschuldigten Personen erforderlich ist. Der ersuchte Staat sollte für die Verfolgung 

der Straftaten, die Gegenstand des Ersuchens um Übertragung von Strafverfahren 

sind, zuständig sein, wenn er als der für die Verfolgung der betreffenden Straftat am 

besten geeignete Mitgliedstaat angesehen wird. Die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Vorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit sollten die 

Mitgliedstaaten nicht daran hindern, nationale Maßnahmen zu erlassen, um 

sicherzustellen, dass sie ihre gerichtliche Zuständigkeit in den in dieser 

Verordnung vorgesehenen besonderen Fällen ausüben können. 
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(18) Zusätzlich zu der gerichtlichen Zuständigkeit, die bereits im nationalen Recht des 

ersuchten Staates vorgesehen ist, sollte die Zuständigkeit auf der Grundlage 

besonderer, in dieser Verordnung genannter Gründe begründet werden, wenn 

dieser Mitgliedstaat als der für die Verfolgung am besten geeignete angesehen 

wird. Der ersuchte Staat sollte in Fällen gerichtlich zuständig sein, in denen der 

ersuchte Staat die Übergabe einer verdächtigen oder beschuldigten Person, gegen 

die ein Europäischer Haftbefehl vorliegt und die sich im ersuchten Staat aufhält 

und dessen Staatsangehörigkeit besitzt oder dort ihren Wohnsitz hat, ablehnt, 

sofern diese Ablehnung auf den in dieser Verordnung genannten besonderen 

Gründen beruht. So sollte beispielsweise die gerichtliche Zuständigkeit begründet 

werden, wenn die Übergabe auf der Grundlage von Artikel 4 Nummer 7 Buchstabe 

b des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI abgelehnt wird, der in Fällen Anwendung 

findet, in denen Straftaten außerhalb des Hoheitsgebiets des 

Ausstellungsmitgliedstaats begangen wurden und das Recht des 

Vollstreckungsmitgliedstaats die Strafverfolgung wegen derselben Straftaten, die 

außerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurden, nicht zulässt. 
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Dies kann bei Fällen Anwendung finden, bei denen eine Straftat im Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaats oder eines Drittstaats von Staatsangehörigen anderer 

Mitgliedstaaten oder Drittstaatsangehörigen begangen wird und die verdächtige 

oder beschuldigte Person ihren Wohnsitz im ersuchten Staat hat. Dies ist 

besonders wichtig im Hinblick auf schwere Verbrechen, die gegen Grundwerte der 

internationalen Gemeinschaft verstoßen, wie Kriegsverbrechen oder Völkermord, 

bei denen die Gefahr der Straflosigkeit besteht, wenn ein Europäischer Haftbefehl 

auf der Grundlage von Artikel 4 Nummer 7 Buchstabe b des Rahmenbeschlusses 

2002/584/JI abgelehnt wird. Der ersuchte Staat sollte auch dann zuständig sein, 

wenn die Straftat hauptsächlich dort ihre Wirkungen entfaltet oder einen Schaden 

verursacht. Ein Schaden sollte immer dann berücksichtigt werden, wenn er nach 

dem Recht des ersuchten Staates zu den Tatbestandsmerkmalen einer Straftat 

gehört. Der ersuchte Staat sollte auch zuständig sein, wenn dort gegen dieselbe 

verdächtige oder beschuldigte Person bereits ein Strafverfahren wegen eines 

anderen Sachverhalts geführt wird, damit die gesamte strafrechtliche 

Verantwortlichkeit dieser Person in einem einzigen Strafverfahren beurteilt 

werden kann, oder wenn dort gegen andere Personen ein Strafverfahren wegen 

desselben, teilweise desselben oder eines damit verbundenen Sachverhalts geführt 

wird, was insbesondere für die Konzentration der Ermittlungen und der 

Strafverfolgung in Bezug auf eine kriminelle Vereinigung in einem Mitgliedstaat 

von Bedeutung sein kann. In beiden Fällen muss die verdächtige oder 

beschuldigte Person in dem zu übertragenden Strafverfahren die 

Staatsangehörigkeit des ersuchten Staates besitzen oder dort ihren Wohnsitz 

haben. 
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(19) Um das Ziel dieser Verordnung zu erreichen und Kompetenzkonflikte zu vermeiden, 

sollte der ersuchende Staat unter besonderer Berücksichtigung der Mitgliedstaaten, 

deren Rechtsordnung – oder die Verfolgung bestimmter Straftaten – auf dem 

Legalitätsprinzip beruht, bei einem Ersuchen um Übertragung von Strafverfahren die 

Möglichkeit haben, auf ein Strafverfahren zur Verfolgung der betreffenden Person 

wegen der Straftat, die Gegenstand des Ersuchens um Übertragung ist, zu verzichten. 

Daher sollte in dieser Verordnung festgelegt werden, dass die zuständigen 

Behörden des ersuchenden Staates die Möglichkeit haben, auf das bei ihnen 

eingeleitete Strafverfahren zugunsten des Mitgliedstaates, der sich als für die 

Strafverfolgung besser geeignet erwiesen hat, zu verzichten oder das Strafverfahren 

auszusetzen oder einzustellen, auch wenn sie nach nationalem Recht zur 

Strafverfolgung verpflichtet wären. Die Bestimmungen dieser Verordnung über die 

Wirkungen der Übertragung von Strafverfahren im ersuchenden Staat sollten 

hiervon unberührt bleiben. 
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(20) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) und 

der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

anerkannt wurden. 

(21) Diese Verordnung berührt nicht die Verfahrensrechte, wie sie in der Charta oder in 

anderen Rechtsakten der Union, etwa in den Richtlinien 2010/64/EU15, 

2012/13/EU16, 2013/48/EU17, (EU) 2016/34318, (EU) 2016/80019 und (EU) 

2016/191920 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Mitgliedstaaten, 

die durch diese gebunden sind, verankert sind. Insbesondere sollte die ersuchende 

Behörde sicherstellen, dass diese nach dem Unionsrecht und nach nationalem 

Recht vorgesehenen Rechte gewahrt werden, wenn sie um die Übertragung von 

Strafverfahren nach dieser Verordnung ersucht. 

                                                
15 Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 

2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren 
(ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 1). 

16 Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren (ABl. L 142 
vom 1.6.2012, S. 1). 

17 Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2013 über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in 
Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf 
Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf 
Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während des 
Freiheitsentzugs (ABl. L 294 vom 6.11.2013, S. 1). 

18 Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des 
Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren (ABl. L 65 vom 
11.3.2016, S. 1). 

19 Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder 
beschuldigte Personen in Strafverfahren sind (ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 1). 

20 Richtlinie (EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2016 über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschuldigte 
Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur 
Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls (ABl. L 297 vom 4.11.2016, S. 1). 
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(22) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass bei der Anwendung dieser Verordnung 

den Bedürfnissen schutzbedürftiger Personen Rechnung getragen wird. Gemäß der 

Empfehlung der Kommission vom 27. November 2013 über Verfahrensgarantien in 

Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte schutzbedürftige Personen21 sind 

unter schutzbedürftigen verdächtigen oder beschuldigten Personen alle verdächtigen 

oder beschuldigten Personen zu verstehen, die aufgrund ihres Alters, ihrer geistigen 

oder körperlichen Verfassung oder aufgrund irgendeiner möglichen Behinderung 

nicht in der Lage sind, einem Strafverfahren zu folgen oder tatsächlich daran 

teilzunehmen. 

                                                
21 ABl. C 378 vom 24.12.2013, S. 8. 
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(23) Ebenso sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass bei der Anwendung dieser 

Verordnung die Verfahrensrechte von Verdächtigen und beschuldigten Personen in 

Untersuchungshaft gewahrt werden – wo dies angebracht ist, unter 

Berücksichtigung der Empfehlung (EU) 2023/681 der Kommission22. 

(24) Eine ersuchende Behörde sollte die Möglichkeit haben, um die Übertragung eines 

Strafverfahrens entweder von sich aus oder nach Konsultationen mit einer 

ersuchten Behörde, auf Vorschlag einer verdächtigen oder beschuldigten Person 

oder auf Vorschlag eines Opfers zu ersuchen. Diese Verordnung sollte keine 

Verpflichtung begründen, um ein Strafverfahren zu ersuchen oder es zu übertragen. 

Bei der Entscheidung, ob ein Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens 

gestellt werden soll, sollte die ersuchende Behörde prüfen, ob mit einer solchen 

Übertragung dem Ziel einer effizienten und geordneten Rechtspflege gedient wäre, 

auch unter dem Gesichtspunkt, ob dies für den Zweck des betreffenden Verfahrens 

erforderlich und angemessen ist. Diese Prüfung sollte in jedem Einzelfall 

vorgenommen werden, um den Mitgliedstaat zu ermitteln, der am besten in der Lage 

ist, die betreffende Straftat zu verfolgen. 

                                                
22 Empfehlung der Kommission (EU) 2023/681 vom 8. Dezember 2022 zu den 

Verfahrensrechten von Verdächtigen oder Beschuldigten in Untersuchungshaft 
und zu den materiellen Haftbedingungen (ABl. L 86 vom 24.3.2023. S. 44). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:86;Day:24;Month:3;Year:2023&comp=


 

 145 

 

(25) Bei der Entscheidung, ob ein Ersuchen um Übertragung von Strafverfahren 

gerechtfertigt ist, sollte die ersuchende Behörde mehrere Kriterien berücksichtigen, 

deren Priorität und Gewichtung von den Tatsachen und Umständen des Einzelfalls 

abhängen sollten. Im Interesse der Gerechtigkeit sollten alle relevanten Faktoren 

berücksichtigt werden. Wurde beispielsweise die Straftat ganz oder teilweise im 

Hoheitsgebiet des ersuchten Staates begangen oder ist der Großteil der durch die 

Straftat verursachten Auswirkungen oder Schäden – soweit diese Auswirkungen 

oder Schäden als Teil der Tatbestandsmerkmale der Straftat gelten – im 

Hoheitsgebiet des ersuchten Staates eingetreten, so kann davon ausgegangen werden, 

dass dieser Staat besser in der Lage ist, die Straftat zu verfolgen, da die zu 

erhebenden Beweise, wie Zeugenaussagen, Aussagen des Opfers oder 

Sachverständigengutachten, im ersuchten Staat verfügbar sind und daher leichter 

erhoben werden könnten, wenn das Strafverfahren übertragen würde. Darüber hinaus 

würde die Einleitung eines anschließenden Schadensersatzverfahrens im ersuchten 

Staat erleichtert, wenn das zugrunde liegende Verfahren zur Feststellung der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit ebenfalls in diesem Mitgliedstaat durchgeführt 

würde. Ebenso könnte die Übertragung von Strafverfahren in Fällen, in denen sich 

der Großteil der Beweismittel im ersuchten Staat befindet, die Erhebung und 

anschließende Zulässigkeit der nach dem Recht des ersuchten Staates erhobenen 

Beweise erleichtern. 
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(26) Wenn die verdächtige oder beschuldigte Person bzw. – im Falle von mehreren 

verdächtigen oder beschuldigten Personen – eine oder mehrere dieser Personen 

die Staatsangehörigkeit des ersuchten Staates besitzen oder dort ihren Wohnsitz 

haben, kann eine Übertragung von Strafverfahren gerechtfertigt sein, um das Recht 

der verdächtigen oder beschuldigten Person auf Anwesenheit in dem 

Gerichtsverfahren nach der Richtlinie (EU) 2016/343 zu gewährleisten. Ebenso kann 

eine Übertragung gerechtfertigt sein, wenn ein oder mehrere Opfer Staatsangehörige 

des ersuchten Staates sind oder dort ihren Wohnsitz haben, damit die Opfer 

ungehindert am Strafverfahren teilnehmen und während des Verfahrens wirksam als 

Zeugen vernommen werden können. Wenn die Übergabe einer verdächtigen oder 

beschuldigten Person, gegen die ein Europäischer Haftbefehl vorliegt, im ersuchten 

Staat aus den in dieser Verordnung genannten Gründen abgelehnt wird, kann eine 

Übertragung auch gerechtfertigt sein, wenn sich die Person im ersuchten Staat 

aufhält, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu besitzen oder dort ihren Wohnsitz zu 

haben. 
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(27) Es ist Sache der ersuchenden Behörde, anhand des ihr vorliegenden Materials zu 

prüfen, ob Grund zu der Annahme besteht, dass sich die verdächtige oder 

beschuldigte Person oder das Opfer im ersuchten Staat aufhält. Liegen nur wenige 

Informationen vor, sollte diese Prüfung auch Gegenstand von Konsultationen 

zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde sein, um zu bestätigen, dass 

sich die verdächtige oder beschuldigte Person oder das Opfer in dem betreffenden 

Staat aufhält. Werden solche Konsultationen in Erwägung gezogen, so können 

verschiedene objektive Umstände, die darauf hindeuten könnten, dass die betreffende 

Person den gewöhnlichen Mittelpunkt ihrer Interessen in einem bestimmten 

Mitgliedstaat begründet hat oder zu begründen beabsichtigt, von Bedeutung sein. 

Grund zu der Annahme, dass sich eine Person im ersuchten Staat aufhält, kann 

insbesondere dann bestehen, wenn eine Person nach den Angaben in einem 

Personalausweis, einem Aufenthaltstitel oder einem amtlichen Melderegister im 

ersuchten Staat ihren Wohnsitz hat. 

www.parlament.gv.at



 

 148 

Wenn die betreffende Person im ersuchten Mitgliedstaat nicht gemeldet ist, könnte 

ein Hinweis auf den Aufenthalt sein, dass die Person ihre Absicht bekundet hat, sich 

in diesem Mitgliedstaat niederzulassen, oder dass sie infolge eines beständigen 

Verweilens von gewisser Dauer in diesem Mitgliedstaat Bindungen zu diesem Staat 

von ähnlicher Intensität aufgebaut hat, wie sie sich aus der Begründung eines 

formellen Wohnsitzes in diesem Mitgliedstaat ergeben. Bei der Entscheidung der 

Frage, ob im Einzelfall hinreichende Bindungen zwischen der betreffenden Person 

und dem ersuchten Staat bestehen, die die Annahme rechtfertigen, dass die 

betreffende Person sich in diesem Staat aufhält, sind verschiedene objektive Faktoren 

zu berücksichtigen, die die Situation dieser Person kennzeichnen; dazu gehören 

insbesondere die Dauer, die Art und die Umstände ihres Aufenthalts im ersuchten 

Staat oder die familiären oder wirtschaftlichen Bindungen dieser Person zu diesem 

Staat. Ein zugelassenes Fahrzeug, ▌ ein Bankkonto, die Tatsache, dass sich die 

Person ununterbrochen im ersuchten Staat aufgehalten hat, oder andere objektive 

Faktoren können für die Feststellung von Bedeutung sein, dass Grund zu der 

Annahme besteht, dass sich die betreffende Person im ersuchten Staat aufhält. Ein 

kurzer Besuch, ein Ferienaufenthalt, auch in einer Ferienwohnung, oder ein ähnlicher 

Aufenthalt im ersuchten Staat ohne weitere echte Verbindung sollte nicht ausreichen, 

um den Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat zu begründen. ▌ 
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(28) Die Übertragung von Strafverfahren kann auch gerechtfertigt sein, wenn im 

ersuchten Staat gegen die verdächtige oder beschuldigte Person ein Strafverfahren 

wegen desselben, teilweise desselben oder eines anderen Sachverhalts anhängig ist 

oder wenn im ersuchten Staat ein Strafverfahren gegen andere Personen wegen 

desselben, teilweise desselben oder eines damit verbundenen Sachverhalts anhängig 

ist, beispielsweise bei der Verfolgung grenzüberschreitender krimineller 

Vereinigungen, bei denen mehrere mitbeschuldigte Personen in verschiedenen 

Mitgliedstaaten verfolgt werden könnten. Wenn die verdächtige oder beschuldigte 

Person eine freiheitsentziehende Strafe wegen einer anderen Straftat im ersuchten 

Staat verbüßt oder sie dort verbüßen soll, kann die Übertragung von Strafverfahren 

gerechtfertigt sein, um das Recht der verurteilten Person zu gewährleisten, während 

der Verbüßung der Strafe im ersuchten Staat in der Verhandlung in dem Verfahren, 

das Gegenstand des Ersuchens um Übertragung ist, anwesend zu sein. Darüber 

hinaus sollten die ersuchenden Behörden gebührend prüfen, ob die Übertragung von 

Strafverfahren im Falle der Vollstreckung der Strafe im ersuchten Staat das Ziel der 

Resozialisierung der betreffenden Person fördern könnte. 
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Zu diesem Zweck sollte der Bindung der Person an den ersuchten Staat Rechnung 

getragen und berücksichtigt werden, ob sie diesen als den Ort familiärer, 

sprachlicher, kultureller, sozialer, wirtschaftlicher oder sonstiger Verbindungen zum 

Vollstreckungsstaat ansieht. Außerdem treffen die zuständigen Behörden häufig 

Vereinbarungen über die Konzentration von Verfahren in dem Staat, der als der 

am besten geeignete ermittelt wurde. Solche Vereinbarungen könnten in 

Koordinierungssitzungen der Agentur der Europäischen Union für justizielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust), die mit der Verordnung (EU) 

2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates23 errichtet wurde, in 

bilateralen oder multilateralen Sitzungen ohne Beteiligung von Eurojust oder 

nach Konsultationen gemäß dem Rahmenbeschluss 2009/948/JI getroffen werden. 

                                                
23 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des 
Beschlusses 2002/187/JI des Rates (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 138). 
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(29) Bei einem Ersuchen um Übertragung von Strafverfahren sollte die ersuchende 

Behörde die Möglichkeit berücksichtigen, Beweismittel aus anderen Mitgliedstaaten 

mithilfe bestehender Instrumente für die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher 

Entscheidungen, wie der Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates24 – für diejenigen Mitgliedstaaten, die durch sie gebunden sind –, und im 

Wege der Rechtshilfe zu erlangen, bevor sie eine Übertragung von Strafverfahren 

allein aus dem Grund in Betracht zieht, dass sich die meisten Beweismittel im 

ersuchten Staat befinden. 

                                                
24 Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 

2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen (ABl. L 130 vom 
1.5.2014, S. 1). 
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(30) Verdächtige oder beschuldigte Personen oder Opfer sollten die Möglichkeit haben 

vorzuschlagen, dass das sie betreffende Strafverfahren an einen anderen 

Mitgliedstaat übertragen wird. Ein solcher Vorschlag kann entweder den 

zuständigen Behörden des ersuchenden Staates oder des ersuchten Staates 

vorgelegt werden, wenn sie der Auffassung sind, dass Gründe vorliegen, aus denen 

eine Überstellung im Interesse der Justiz gerechtfertigt ist. Vorschläge für die 

Übertragung von Strafverfahren könnten im ersuchenden Staat von verdächtigen 

oder beschuldigten Personen oder Opfern vorgelegt werden. Dies kann 

beispielsweise gerechtfertigt sein, wenn ihnen bekannt ist, dass im ersuchten Staat 

ein Strafverfahren wegen desselben, teilweise desselben oder eines damit 

verbundenen Sachverhalts gegen dieselben verdächtigen oder beschuldigten 

Personen oder wegen desselben, teilweise desselben oder eines damit verbundenen 

Sachverhalts gegen andere Personen anhängig ist. Vorschläge für eine 

Überstellung könnten von verdächtigen oder beschuldigten Personen oder Opfern 

im ersuchten Staat eingereicht werden, beispielsweise wenn sie dort ihren 

Wohnsitz haben oder Staatsangehörige dieses Staates sind oder Kenntnis davon 

haben, dass ein Verfahren wegen desselben, teilweise desselben oder eines damit 

verbundenen Sachverhalts eingeleitet wurde, der dieselben verdächtigen oder 

beschuldigten Personen betrifft. 
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Solche Vorschläge sollten zwar geprüft und aufgezeichnet werden, jedoch weder 

die ersuchende noch die ersuchte Behörde dazu verpflichten, um Übertragung von 

Strafverfahren zu ersuchen oder diese zu übertragen oder die Behörde eines anderen 

Mitgliedstaates zu diesem Zweck zu konsultieren. Wenn die Behörden aufgrund 

eines von der verdächtigen oder beschuldigten Person, dem Opfer oder einem von 

ihnen beauftragten Rechtsanwalt eingereichten Vorschlags zur Übertragung 

Kenntnis von parallelen Strafverfahren erhalten, sind sie nach dem 

Rahmenbeschluss 2009/948/JI verpflichtet, einander zu konsultieren. 
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(31) Die ersuchende Behörde sollte die verdächtige oder beschuldigte Person so bald wie 

möglich von dem geplanten Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens in 

Kenntnis setzen und ihr Gelegenheit geben, nach geltendem nationalen Recht, unter 

anderem zu Aspekten im Zusammenhang mit der ausgleichsorientierten Justiz, 

Stellung zu nehmen, damit die Behörden ihre berechtigten Interessen berücksichtigen 

können, bevor sie ein Ersuchen um Übertragung stellen. Diese Informationen 

sollten schriftlich erteilt werden. Die Informationen können auch mündlich erteilt 

werden, soweit die Tatsache, dass die Informationen erteilt wurden, im Einklang 

mit dem im nationalen Recht vorgesehenen Verfahren für Aufzeichnungen 

festgehalten wurde. Die Informationen können unter Verwendung von 

Standardformularen erteilt werden. Hält die ersuchende Behörde es beispielsweise 

aufgrund des Alters oder der körperlichen oder geistigen Verfassung der 

betreffenden verdächtigen oder beschuldigten Person für erforderlich, so sollte – 

soweit verfügbar – deren gesetzlicher Vertreter die Gelegenheit zur Stellungnahme 

erhalten. Bei der Prüfung des berechtigten Interesses der verdächtigen oder 

beschuldigten Person an der Unterrichtung über die geplante Übertragung sollte die 

ersuchende Behörde berücksichtigen, dass die Vertraulichkeit der Ermittlungen 

gewahrt werden muss und dass das Strafverfahren gegen die betreffende Person 

beeinträchtigt werden könnte, beispielsweise immer dann, wenn dies zum Schutz 

eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist, wie in Fällen, in denen die 

Unterrichtung laufende verdeckte Ermittlungen beeinträchtigen oder die nationale 

Sicherheit des Mitgliedstaats, in dem das Strafverfahren geführt wird, ernsthaft 

gefährden könnte. Wenn die ersuchende Behörde die verdächtige oder beschuldigte 

Person trotz angemessener Bemühungen nicht ausfindig machen oder erreichen 

kann, sollte die Verpflichtung zur Unterrichtung dieser Person ab dem Zeitpunkt 

gelten, zu dem die verdächtige oder beschuldigte Person ausfindig gemacht oder 

erreicht werden konnte. 
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(32) Die in der Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates25 

verankerten Rechte der Opfer, einschließlich des Rechts auf Information, sollten 

bei der Anwendung dieser Verordnung berücksichtigt werden. Diese Verordnung 

sollte nicht so ausgelegt werden, als hindere sie die Mitgliedstaaten daran, Opfern in 

ihrem nationalen Recht weitergehende Rechte zu gewähren, als sie im Unionsrecht 

vorgesehen sind. 

                                                
25 Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von 
Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI des 
Rates (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57). 
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(33) Bei der Entscheidung über die Übertragung von Strafverfahren sollte die ersuchende 

Behörde den berechtigten Interessen der Opfer, einschließlich ihres Schutzes und 

Überlegungen im Zusammenhang mit der ausgleichsorientierten Justiz, gebührend 

Rechnung tragen und prüfen, ob die Übertragung von Strafverfahren die wirksame 

Ausübung der Rechte der Opfer in dem betreffenden Strafverfahren beeinträchtigen 

könnte. Dies umfasst beispielsweise die Möglichkeit und die Vorkehrungen für 

Opfer, während des Verfahrens im ersuchten Staat auszusagen, wenn dieser nicht der 

Mitgliedstaat ist, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Darüber hinaus sollte geprüft 

werden, ob die Opfer die Möglichkeit haben, Beweise, beispielsweise von Zeugen 

und Sachverständigen, zu erlangen und vorzulegen, um Schadensersatz zu 

beantragen oder Zeugenschutzprogramme oder Programme im Rahmen der 

ausgleichsorientierten Justiz im ersuchten Staat in Anspruch zu nehmen. Das Recht 

der Opfer auf Schadensersatz sollte durch die Übertragung von Strafverfahren nicht 

beeinträchtigt werden. Diese Verordnung berührt nicht die Vorschriften über 

Schadensersatz und die Rückgabe von Vermögensgegenständen an die Opfer im 

Rahmen nationaler Verfahren. 
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(34) Wenn sichergestellt werden muss, dass der dem Opfer im ersuchenden Staat 

gewährte Schutz im ersuchten Staat fortgesetzt wird, sollten die zuständigen 

Behörden des ersuchenden Staates den Erlass einer Europäischen Schutzanordnung 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates26 oder der Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates27 – für diejenigen Mitgliedstaaten, die durch sie gebunden sind – in 

Erwägung ziehen. 

                                                
26 Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juni 2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in 
Zivilsachen (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 4). 

27 Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung (ABl. L 338 vom 
21.12.2011, S. 2). 
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(35) Sobald die ersuchende Behörde beabsichtigt, um Übertragung eines 

Strafverfahrens zu ersuchen, sollte sie die Opfer, die ihren Wohnsitz im 

ersuchenden Staat haben bzw. falls es sich um juristische Personen handelt, die im 

ersuchenden Staat niedergelassen sind, so bald wie möglich davon in Kenntnis 

setzen, sofern diese Informationen über das Strafverfahren gemäß Artikel 6 

Absatz 1 der Richtlinie 2012/29/EU in der in nationales Recht umgesetzten 

Fassung erhalten, oder im Falle juristischer Personen, die nach nationalem Recht 

um Auskunft ersucht haben. Die ersuchende Behörde sollte diesen Personen 

Gelegenheit geben, nach geltendem nationalen Recht Stellung zu nehmen, damit 

die Behörden ihre berechtigten Interessen berücksichtigen können, bevor sie ein 

Ersuchen um Übertragung stellen. Diese Informationen sollten schriftlich erteilt 

werden. Die Informationen können auch mündlich erteilt werden, soweit die 

Tatsache, dass die Informationen erteilt wurden, im Einklang mit dem im 

nationalen Recht vorgesehenen Verfahren für Aufzeichnungen festgehalten 

wurde. Die Informationen können unter Verwendung von Standardformularen 

oder – im Falle einer außergewöhnlich großen Zahl an zu unterrichtenden 

Opfern – über andere Mittel der allgemeinen Information der Öffentlichkeit erteilt 

werden, beispielsweise über spezielle Instrumente der Online-Veröffentlichung, die 

den Justizbehörden nach nationalem Recht zur Verfügung stehen. Hält die 

ersuchende Behörde es beispielsweise aufgrund des Alters oder der körperlichen 

oder geistigen Verfassung des betreffenden Opfers für erforderlich, so sollte – 

soweit verfügbar – dessen gesetzlicher Vertreter die Gelegenheit zur 

Stellungnahme erhalten. Bei der Prüfung des berechtigten Interesses der Opfer an 

der Unterrichtung über die geplante Übertragung sollte die ersuchende Behörde 

berücksichtigen, dass die Vertraulichkeit der Ermittlungen gewahrt werden muss 

und dass die Ermittlungen im Strafverfahren beeinträchtigt werden könnten, 

beispielsweise in Fällen, in denen die Unterrichtung laufende verdeckte 

Ermittlungen beeinträchtigen oder die nationale Sicherheit des ersuchenden 

Staats ernsthaft gefährden könnte. 
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(36) Standardformulare können auch verwendet werden, um der ersuchenden Behörde 

die Möglichkeit zu geben, die ersuchte Behörde um Unterstützung zu bitten, um 

die verdächtige oder beschuldigte Person zu unterrichten; außerdem können 

Standardformulare in bestimmten in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen 

verwendet werden, in denen sich die ersuchende und die ersuchte Behörde 

gegenseitig dabei unterstützen können, verdächtige oder beschuldigte Personen 

oder Opfer über die Annahme oder Ablehnung der Übertragung von 

Strafverfahren zu unterrichten. Die Möglichkeit, solche Standardformulare zu 

verwenden, sollte die Möglichkeit einer direkten Benachrichtigung von 

verdächtigen oder beschuldigten Personen oder Opfern durch die ersuchende oder 

die ersuchte Behörde nicht ausschließen. 

(37) Die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung erfordert Kommunikation 

zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde, die aufgefordert werden 

sollten, einander zu konsultieren, wann immer dies angebracht ist, um die 

reibungslose und effiziente Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern, entweder 

unmittelbar oder gegebenenfalls unter Einschaltung ▌von Eurojust ▌. 
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(38) Die ersuchende Behörde sollte die ersuchte Behörde konsultieren, bevor sie ein 

Ersuchen um Übertragung von Strafverfahren stellt, wenn dies insbesondere 

erforderlich ist, um festzustellen, ob die Übertragung von Strafverfahren im Interesse 

einer effizienten und geordneten Rechtspflege liegt, auch unter dem Gesichtspunkt, 

ob dies für den Zweck des betreffenden Verfahrens erforderlich und angemessen 

ist, und ob die ersuchte Behörde einen der in dieser Verordnung vorgesehenen 

Gründe für eine Ablehnung geltend machen könnte. 
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(39) Bei der Übermittlung eines Ersuchens um Übertragung von Strafverfahren sollte die 

ersuchende Behörde genaue und eindeutige Angaben zu den Umständen und 

Bedingungen, auf denen das Ersuchen beruht, sowie alle sonstigen Unterlagen 

übermitteln, damit die ersuchte Behörde in voller Kenntnis der Sachlage über die 

Übertragung von Strafverfahren entscheiden kann. Das ausgefüllte Formblatt für 

das Ersuchen sowie – im Hinblick auf eine Senkung der Übersetzungskosten und 

des Zeitaufwands – zumindest die wesentlichen Bestandteile der schriftlichen 

Unterlagen oder Informationen, die dem Ersuchen um Übertragung des 

Strafverfahrens beigefügt sind, sollten von der ersuchenden Behörde in eine 

Amtssprache des ersuchten Staates oder eine andere gemäß dieser Verordnung 

akzeptierte Sprache übersetzt werden. Mit den wesentlichen Bestandteilen der 

betreffenden Dokumente sind die Auszüge gemeint, die notwendig erscheinen, 

damit die ersuchte Behörde in voller Kenntnis der Sachlage über das Ersuchen um 

Übertragung des Strafverfahrens entscheiden kann. 
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(40) Solange die ersuchte Behörde noch keine Entscheidung über die Annahme oder 

Ablehnung einer Übertragung von Strafverfahren getroffen hat, sollte die ersuchende 

Behörde ihr Ersuchen zurücknehmen können, beispielsweise wenn ihr andere 

Umstände bekannt werden, die eine Übertragung von Strafverfahren nicht mehr 

rechtfertigen. Informationen über die Rücknahme des Ersuchens um Übertragung 

des Strafverfahrens sollten der ersuchten Behörde sofort übermittelt und den 

verdächtigen oder beschuldigten Personen und – falls erforderlich – den Opfern 

unverzüglich mitgeteilt werden. 

(41) Die ersuchte Behörde sollte die ersuchende Behörde unverzüglich, spätestens jedoch 

60 Tage nach Eingang des Ersuchens um Übertragung von Strafverfahren, über ihre 

▌Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Übertragung von 

Strafverfahren unterrichten. In bestimmten Fällen, in denen es der ersuchten Behörde 

nicht möglich ist, diese Frist einzuhalten, beispielsweise wenn sie der Ansicht ist, 

dass zusätzliche Informationen erforderlich sind, kann sie nur um weitere 30 Tage 

verlängert werden, um unangemessene Verzögerungen zu vermeiden. Stimmt die 

ersuchte Behörde der Übertragung des Strafverfahrens zu, sollte sie eine 

ordnungsgemäß begründete Entscheidung treffen. Lehnt die ersuchte Behörde ein 

Ersuchen um Überstellung ab, sollte sie die ersuchende Behörde über die Gründe 

hierfür unterrichten. Dabei reicht es aus, dass die ersuchte Behörde knappe 

Informationen über den bzw. die einschlägigen Gründe für die Ablehnung erteilt. 
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(42) Hat die ersuchte Behörde die Übertragung des Strafverfahrens angenommen, so 

sollte die ersuchende Behörde unverzüglich Originale oder beglaubigte Kopien 

aller Unterlagen der Verfahrensakte oder zumindest wichtiger Teile davon 

zusammen mit deren Übersetzung übermitteln. Sobald das nationale Verfahren 

eingestellt wird, sollte die ersuchende Behörde der ersuchten Behörde 

unverzüglich alle übrigen sachdienlichen Teile der Verfahrensakte im Original 

oder in beglaubigter Kopie, einschließlich sachdienlicher physischer Beweismittel, 

wie Gegenstände im Zusammenhang mit der Straftat oder DNA- oder Blutproben, 

übermitteln. Originalunterlagen sollten nur übermittelt werden, wenn die ersuchte 

Behörde sie beispielsweise für den Fall anfordert, dass die Prüfung eines 

Dokuments zu forensischen Zwecken erforderlich ist. Außerdem sollten die 

Unterlagen der Verfahrensakte im Original und die physischen Beweismittel, 

wenn sie im ersuchten Staat nicht mehr benötigt werden, auf Antrag der 

ersuchenden Behörde an den ersuchenden Staat zurückgesandt werden, 

beispielsweise wenn diese Originale oder physischen Beweismittel für die Zwecke 

anderer strafrechtlicher Ermittlungen benötigt werden. Hat der ersuchende Staat 

auf Verlangen des ersuchten Staates mitgeteilt, dass er nicht beabsichtigt, die 

Originalunterlagen der Verfahrensakte oder die physischen Beweismittel 

wiederzuerlangen, wenn diese nicht mehr benötigt werden oder am Ende des 

Verfahrens, sollte der ersuchte Staat im Einklang mit seinem nationalen Recht 

über die verbleibenden Beweismittel entscheiden können, einschließlich darüber, 

ob diese Beweismittel aufbewahrt oder vernichtet werden sollen. Die ersuchende 

und die ersuchte Behörde können Konsultationen aufnehmen, um die 

sachdienlichen Teile der Verfahrensakte festzulegen, die übermittelt und übersetzt 

werden sollen. 
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(43) Sobald ein Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens angenommen wurde, 

sollten die ersuchende und die ersuchte Behörde einander konsultieren können, 

um festzulegen, welche Unterlagen ganz oder teilweise übermittelt und 

erforderlichenfalls übersetzt werden müssen, um eine effiziente Übertragung zu 

erleichtern. Die Entscheidung, lediglich Teile der Unterlagen zu übermitteln, sollte 

jedoch gut abgewogen werden und auf einer sorgfältigen Prüfung der 

betreffenden Dokumente beruhen, um ein faires Verfahren nicht zu 

beeinträchtigen. 

(44) Die Übertragung von Strafverfahren sollte nicht aus anderen als den in dieser 

Verordnung vorgesehenen Gründen abgelehnt werden. Voraussetzung für die 

Annahme der Übertragung von Strafverfahren ist, dass wegen des Sachverhalts, 

die dem Strafverfahren, das übertragen wird, zugrunde liegt, im ersuchten Staat 

eine Strafverfolgung möglich ist. Die ersuchte Behörde sollte die Übertragung von 

Strafverfahren nicht annehmen, wenn das Verhalten, das Gegenstand des 

Ersuchens um Übertragung ist, im ersuchten Staat keine Straftat darstellt oder 

wenn der ersuchte Staat für die Verfolgung der betreffenden Straftat nicht 

zuständig ist, außer wenn er die in dieser Verordnung vorgesehene Zuständigkeit 

ausübt. Die ersuchte Behörde sollte die Übertragung des Strafverfahrens auch 

dann nicht annehmen, wenn die Voraussetzungen für die Verfolgung der Straftat 

im ersuchten Staat nicht erfüllt sind. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, 

wenn das Opfer eine Anzeige, die für die Verfolgung der Straftat im ersuchten 

Staat erforderlich ist, nicht rechtzeitig eingereicht hat oder wenn die 

Strafverfolgung aufgrund des Todes oder der Schuldunfähigkeit der verdächtigen 

oder beschuldigten Person nach dem Recht des ersuchten Staates nicht mehr 

möglich ist. Darüber hinaus sollte die Übertragung von Strafverfahren nicht 

angenommen werden, wenn der Strafverfolgung im ersuchten Staat andere 

Hindernisse entgegenstehen. 
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Die ersuchte Behörde sollte auch die Möglichkeit haben, die Übertragung von 

Strafverfahren abzulehnen, wenn die verdächtige oder beschuldigte Person nach 

dem Recht des ersuchten Staates Vorrechte oder Immunität genießt, etwa in Bezug 

auf bestimmte Personengruppen (beispielsweise Diplomaten) oder besonders 

geschützte Beziehungen (beispielsweise das Recht auf Vertraulichkeit zwischen 

Anwalt und Mandant), oder wenn sie der Auffassung ist, dass die Übertragung von 

Strafverfahren nicht im Interesse einer effizienten und geordneten Rechtspflege 

liegt, beispielsweise weil keines der Kriterien für die Übertragung von 

Strafverfahren erfüllt ist, oder wenn das Formblatt für ein Ersuchen um 

Übertragung von Strafverfahren unvollständig oder offensichtlich unrichtig ist 

und von der ersuchenden Behörde nicht vervollständigt oder berichtigt wurde, 

sodass die ersuchte Behörde nicht über die für die Prüfung des Ersuchens um 

Übertragung von Strafverfahren erforderlichen Informationen verfügt. Die 

ersuchte Behörde sollte das Ersuchen auch dann ablehnen können, wenn es sich 

bei der Handlung an dem Ort, an dem sie begangen wurde, nicht um eine Straftat 

handelt und der ersuchte Staat keine originäre Zuständigkeit für die Ermittlung 

und Verfolgung dieser Straftat hat.
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Dieser Ablehnungsgrund trägt dem Territorialitätsprinzip Rechnung, d. h., dass 

der ersuchte Staat in der Lage sein sollte, die Übertragung eines Strafverfahrens 

nicht anzunehmen, wenn die außerhalb des Hoheitsgebiets des ersuchenden 

Staates begangene mutmaßliche Straftat an dem Ort, an dem sie begangen wurde, 

keine Straftat darstellt und das Recht des ersuchten Mitgliedstaats die Verfolgung 

solcher Straftaten, die außerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurden, nicht 

zulässt. Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „originäre 

Zuständigkeit“ eine Zuständigkeit, die bereits im nationalen Recht vorgesehen ist 

und die sich nicht aus dieser Verordnung ergibt. 
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(45) Der Grundsatz ne bis in idem, der in den Artikeln 54 bis 58 des Übereinkommens 

zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 198528 und in 

Artikel 50 der Charta in der Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen 

Union verankert ist, ist ein Grundprinzip des Strafrechts, nach dem ein Angeklagter 

in einem Strafverfahren nicht erneut wegen derselben Straftat verfolgt oder bestraft 

werden darf, für die er bereits rechtskräftig freigesprochen oder verurteilt worden ist. 

Daher sollte die ersuchte Behörde die Übertragung von Strafverfahren ablehnen, 

wenn die Übernahme des Verfahrens gegen diesen Grundsatz verstößt. 

                                                
28 Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 

14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, 
der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den 
schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (ABl. L 239 vom 
22.9.2000, S. 19). 
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(46) Bei der Prüfung, ob ein Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens 

angenommen oder abgelehnt werden soll, sollte die ersuchte Behörde beurteilen, 

ob eine solche Übertragung dem Ziel einer effizienten und geordneten 

Rechtspflege dienen würde. Diese Prüfung sollte in jedem Einzelfall vorgenommen 

werden, um den Mitgliedstaat zu ermitteln, der am besten in der Lage ist, die 

betreffende Straftat zu verfolgen. Die ersuchte Behörde sollte bei dieser 

Beurteilung über einen weiten Ermessensspielraum verfügen. Die Beurteilung 

sollte auf die relevanten Umstände des Falles beschränkt werden, einschließlich 

der Frage, ob es einen Anhaltspunkt dafür gibt, dass die Straftat nicht ganz oder 

teilweise im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates begangen wurde, der Großteil der 

Auswirkungen der Straftat oder ein wesentlicher Teil des Schadens, die 

Tatbestandsmerkmale der Straftat oder Teil davon sind und die durch die Straftat 

verursacht wurden, nicht im Hoheitsgebiet dieses Staates eingetreten sind und die 

verdächtige oder beschuldigte Person nicht die Staatsangehörigkeit dieses Staates 

besitzt oder dort ihren Wohnsitz hat. Die persönliche, materielle oder familiäre 

Situation eines Opfers, eines Zeugen oder einer anderen betroffenen Person sollte 

für die Beurteilung, ob die Übertragung des Strafverfahrens dem Ziel einer 

effizienten und geordneten Rechtspflege dienen würde, nicht allein 

ausschlaggebend sein. 
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(47) Bevor die ersuchte Behörde beschließt, einem Ersuchen um Übertragung von 

Strafverfahren aus Ablehnungsgründen nicht stattzugeben, sollte sie sich – wo 

angebracht – mit der ersuchenden Behörde in Verbindung setzen, um alle 

erforderlichen zusätzlichen Informationen einzuholen. 

(48) Der ersuchte Staat sollte sicherstellen, dass verdächtige und beschuldigte Personen 

sowie Opfer Zugang zu einem wirksamen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung, 

die Übertragung von Strafverfahren anzunehmen, im Einklang mit Artikel 47 der 

Charta und den im nationalen Recht vorgesehenen Verfahren haben, wenn ihre 

Rechte durch die Anwendung dieser Verordnung beeinträchtigt werden. Die 

Überprüfung der Entscheidung über die Übertragung von Strafverfahren sollte 

ausschließlich auf den Kriterien beruhen, die in den in dieser Verordnung 

genannten Ablehnungsgründen vorgesehen sind. Bei der Beurteilung der Frage, 

ob das Strafverfahren übertragen werden sollte, sollten alle Umstände 

berücksichtigt werden, die für die Prüfung dieser Kriterien relevant sind. In diese 

Beurteilung könnten häufig nicht nur die Abwägung der Interessen oder Rechte 

von Einzelpersonen, deren Rechte beeinträchtigt werden können, sondern auch 

die Besonderheiten und praktischen Aspekte der Funktionsweise des 

Strafrechtssystems einbezogen werden. Dieser Rechtsbehelf sollte andere 

Rechtsbehelfe nach nationalem Recht unberührt lassen. 
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(49) Bei der Beurteilung, ob die Übertragung des Verfahrens dem Interesse einer 

effizienten und geordneten Rechtspflege dient und ob einem Ersuchen um 

Übertragung aus einem der in dieser Verordnung festgelegten fakultativen 

Ablehnungsgründe nicht stattgegeben werden sollte, sollte die ersuchte Behörde 

über einen weiten Ermessensspielraum verfügen. Die Prüfung der Ausübung 

dieses Ermessens sollte sich darauf beschränken zu beurteilen, ob die ersuchte 

Behörde bei ihrer Entscheidung, dem Ersuchen um Übertragung eines 

Strafverfahrens stattzugeben, die Grenzen ihres Ermessens nicht offensichtlich 

überschritten hat. 

(50) Der Ausgang des Rechtsbehelfs könnte dazu führen, dass die Entscheidung, der 

Übertragung des Strafverfahrens zuzustimmen, ganz oder teilweise 

aufrechterhalten oder aufgehoben wird. Im Falle eines erfolgreichen 

Rechtsbehelfs wird das Strafverfahren grundsätzlich an den ersuchenden Staat 

zurückverwiesen. In einigen Fällen kann das Gericht jedoch im Einklang mit dem 

nationalen Recht auch entscheiden, dass die Entscheidung über die Annahme der 

Übertragung des Strafverfahrens aufrechterhalten werden kann, sofern bestimmte 

Bedingungen oder zusätzliche Formalitäten erfüllt sind, beispielsweise die 

Bedingung, dass einige fehlende Angaben im Formblatt für das Ersuchen 

ausgefüllt werden oder dass zusätzliche Maßnahmen zur Durchführung der 

Übertragung ergriffen werden, wie die Fortsetzung des Zeugenschutzes. 
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(51) In jedem Fall sollte der Rechtsbehelf nach dieser Verordnung keine Prüfung des 

Falles in der Sache nach sich ziehen, beispielsweise ob die Beweise ausreichen, 

um die Einleitung oder Fortsetzung einer Untersuchung zu rechtfertigen, ob der 

Sachverhalt oder die subjektiven Aspekte des Falles, wie Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit, nach den geltenden Standards festgestellt wurden, oder in Bezug 

auf den Beweiswert oder die Beweiskraft bereits erhobener Beweise oder die 

Glaubwürdigkeit von Aussagen. 

(52) Damit das Recht auf die wirksame Ausübung eines Rechtsbehelfs garantiert 

werden kann, sollte der ersuchte Staat sicherstellen, dass verdächtige und 

beschuldigte Personen sowie Opfer das Recht auf Zugang zu allen Unterlagen im 

Zusammenhang mit der Übertragung des Strafverfahrens haben, die die 

Grundlage für die Entscheidung über die Annahme einer Übertragung nach 

dieser Verordnung bildeten und die erforderlich sind, um die Entscheidung über 

die Annahme einer Übertragung wirksam anzufechten. Das Recht auf Zugang zu 

derartigen Unterlagen sollte nach den Verfahren des Rechts des ersuchten Staates 

ausgeübt werden und kann eingeschränkt werden, wenn es die Vertraulichkeit 

einer Ermittlung beeinträchtigen oder die Ermittlung in anderer Weise 

beeinträchtigen oder die Sicherheit von Personen gefährden würde. Jede 

Verweigerung eines solchen Zugangs ist unter Berücksichtigung der 

verschiedenen Phasen des Strafverfahrens gegen die Rechte der betroffenen 

Personen abzuwägen. Beschränkungen dieses Zugangs sollten eng und im 

Einklang mit dem in der Charta verankerten Grundsatz des Rechts auf ein faires 

Verfahren ausgelegt werden. 
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(53) Die Frist für die verdächtige und die beschuldigte Person oder das Opfer für das 

Einlegen eines wirksamen Rechtsbehelfs sollte höchstens 15 Tage ab dem Tag des 

Eingangs der begründeten Entscheidung über die Annahme der Übertragung bei 

der betroffenen Person betragen. Sind die verdächtige oder die beschuldigte 

Person oder das Opfer zum Zeitpunkt der Übertragung des Strafverfahrens nicht 

identifiziert und konnte eine solche Person zu diesem Zeitpunkt nicht von der 

begründeten Entscheidung unterrichtet werden, dann sollte dies dem nationalen 

Recht unterliegen. 

(54) Die Annahme der Übertragung von Strafverfahren durch die ersuchte Behörde sollte 

die Aussetzung oder Einstellung des Strafverfahrens im ersuchenden Staat zur Folge 

haben, um zu vermeiden, dass im ersuchenden und im ersuchten Staat doppelte 

Maßnahmen ergriffen werden. Dies sollte jedoch unbeschadet notwendiger 

Ermittlungs- oder sonstiger Verfahrensmaßnahmen, einschließlich erforderlicher 

dringender Maßnahmen, gelten, die der ersuchende Staat nach Eingang der 

Mitteilung über die Annahme durch die ersuchte Behörde unter Umständen 

ergreifen muss, wenn dies für die effiziente und geordnete Rechtspflege 

erforderlich ist. Der Begriff „Ermittlungs- oder sonstige Verfahrensmaßnahmen“ 

sollte weit ausgelegt werden und nicht nur jede Maßnahme der Beweiserhebung 

umfassen, sondern auch jede Verfahrenshandlung, mit der Untersuchungshaft oder 

eine andere vorläufige Maßnahme angeordnet wird. Wenn die unternommenen 

Ermittlungs- oder Verfahrensmaßnahmen abgeschlossen oder nicht länger 

erforderlich sind, sollte das Strafverfahren im ersuchenden Staat eingestellt 

werden, um die missbräuchliche Einlegung von Rechtsbehelfen zu verhindern und 

sicherzustellen, dass das Strafverfahren nicht auf lange Zeit hinaus im ersuchenden 

Staat verlängert wird. Wenn im ersuchten Staat ein Rechtsbehelf mit aufschiebender 

Wirkung eingelegt wurde, sollte das Strafverfahren im ersuchenden Staat nicht 

ausgesetzt oder unterbrochen werden, bis im ersuchten Staat über den Rechtsbehelf 

entschieden worden ist. 
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(55) Für die Fälle, in denen sich die Zuständigkeit für das Strafverfahren 

ausschließlich auf die vorliegende Verordnung stützt, sollten die Mitgliedstaaten in 

ihrem nationalen Recht eine Rechtsgrundlage für die vorläufige Festnahme der 

verdächtigen oder beschuldigten Person, die sich im ersuchten Staat aufhält, oder 

für den Erlass anderer vorübergehender Maßnahmen durch die zuständige 

Behörde dieses Staates vorsehen können, wenn ein Ersuchen um Übertragung 

eingegangen ist und noch keine Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung 

getroffen wurde. Eine solche vorläufige Festnahme oder andere vorläufige 

Maßnahmen können nur im Einklang mit dem nationalen Recht und nur dann 

ergriffen werden, wenn dies erforderlich ist. Solche vorläufigen Maßnahmen 

sollten denselben Verfahrensgarantien unterliegen, die nach nationalem Recht für 

dieselben Maßnahmen gelten, einschließlich der gerichtlichen Aufsicht. Darüber 

hinaus sollten solche vorläufigen Maßnahmen nach einer ordnungsgemäßen 

Prüfung auf der Grundlage der Informationen getroffen werden, die der ersuchten 

Behörde vorliegen. Diese Verordnung sollte jedoch keine Rechtsgrundlage für die 

Festnahme von Personen im Hinblick auf ihre physische Überstellung in den 

ersuchten Staat darstellen, damit dieser ein Strafverfahren gegen die betreffende 

Person einleiten kann. 
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(56) Eine zuständige Behörde des ersuchten Staates sollte die ersuchende Behörde 

schriftlich über jede Entscheidung unterrichten, die zum Abschluss des 

Strafverfahrens im ersuchten Staat ergangen ist. Eine ähnliche Verpflichtung ergibt 

sich aus dem Rahmenbeschluss 2009/948/JI, wenn eine Einigung über die 

Konzentration des Verfahrens in einem Mitgliedstaat erzielt wurde. Wenn die 

ersuchte Behörde beschließt, das Strafverfahren im Zusammenhang mit dem 

Sachverhalt, der dem Ersuchen um Übertragung zugrunde liegt, einzustellen, sollte 

sie auch die Gründe für die Einstellung angeben. Zumindest die wesentlichen 

Bestandteile dieser Informationen und der im ersuchten Staat ergangenen 

endgültigen schriftlichen Entscheidung sollten von der ersuchten Behörde in eine 

Amtssprache des ersuchenden Staates oder eine andere gemäß dieser Verordnung 

akzeptierte Sprache übersetzt werden. Mit den wesentlichen Bestandteilen der 

Informationen und der Entscheidung sind die Auszüge gemeint, die notwendig 

erscheinen, damit die ersuchende Behörde über ihren allgemeinen Inhalt in 

Kenntnis gesetzt wird. 
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(57) Falls die ersuchte Behörde beschließt, das Strafverfahren im Zusammenhang mit 

dem Sachverhalt, der dem Ersuchen um Übertragung zugrunde liegt, einzustellen, 

kann die ersuchende Behörde das Strafverfahren fortsetzen oder wieder aufnehmen, 

wenn dies nicht zu einem Verstoß gegen den Grundsatz ne bis in idem in der 

Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union führt, d. h. wenn diese 

Entscheidung nach dem Recht des ersuchten Staates nicht zum endgültigen 

Strafklageverbrauch führt und nicht nach Prüfung des Sachverhalts erfolgt, sodass 

ein weiteres Verfahren wegen derselben Tat in diesem Staat nicht ausgeschlossen ist. 

Die Opfer sollten die Möglichkeit haben, im ersuchenden Staat nach dessen 

nationalem Recht ein Strafverfahren einzuleiten oder die Wiederaufnahme des 

Strafverfahrens zu beantragen, sofern dies nicht zu einem Verstoß gegen den 

Grundsatz ne bis in idem führt. 

(58) Sobald ein Strafverfahren nach dieser Verordnung übertragen wird, sollte die 

ersuchte Behörde ihre einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften und Verfahren 

anwenden. Diese Verordnung sollte nicht so ausgelegt werden, als schränke sie das 

Strafverfolgungsermessen nach nationalem Recht ein. 
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(59) Diese Verordnung sollte keinesfalls so ausgelegt werden, dass sie sich auf die 

Verjährungsfrist des ersuchten Staates, wie sie im nationalen Recht jenes Staates 

vorgesehen ist, auswirkt. 

(60) Um der Übertragung des Strafverfahrens volle Wirksamkeit zu verleihen, sollten 

von der ersuchenden Behörde übermittelte Beweismittel nicht allein aufgrund der 

Erwägung, dass die Beweismittel in einem anderen Mitgliedstaat erhoben wurden, 

in dem entsprechenden Strafverfahren im ersuchten Staat verweigert werden. Das 

zuständige Gericht des ersuchten Staates sollte bei der Bewertung solcher 

Beweismittel sein Ermessen nach dem nationalen Recht beibehalten, während 

verdächtige und beschuldigte Personen ihr Recht auf Anfechtung der Zulässigkeit 

solcher Beweismittel im Einklang mit ihren Rechten auf Verteidigung gemäß der 

Charta beibehalten sollten. Im Einklang mit diesen Grundsätzen und unter 

Achtung der verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der 

Mitgliedstaaten, wie in Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) vorgesehen, darf diese Verordnung nicht so 

ausgelegt werden, als verbiete sie es den Gerichten, die Grundprinzipien des 

nationalen Rechts hinsichtlich der Fairness des Verfahrens anzuwenden, wie sie 

in ihren nationalen Rechtsordnungen, einschließlich Rechtsordnungen des 

Common Law, gelten. 
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(61) Der ersuchte Staat sollte bei der Strafzumessung für die betreffende Straftat sein 

nationales Recht anwenden. Wenn die Straftat im Hoheitsgebiet des ersuchenden 

Staates begangen wurde, können die ersuchten Behörden bei der Strafzumessung die 

im Recht des ersuchenden Staates vorgesehene Höchststrafe berücksichtigen, wenn 

dies für die beschuldigte Person günstiger ist und mit dem Recht des ersuchten 

Staates im Einklang steht. Dies sollte in Fällen berücksichtigt werden, in denen die 

Übertragung von Strafverfahren dazu führen würde, dass im ersuchten Staat eine 

höhere Strafe als die im ersuchenden Staat für dieselbe Straftat vorgesehene 

Höchststrafe verhängt wird, um für die betreffenden verdächtigen oder beschuldigten 

Personen ein gewisses Maß an Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit des 

anwendbaren Rechts zu gewährleisten. Die im Recht des ersuchenden Staates 

vorgesehene Höchststrafe sollte stets berücksichtigt werden, wenn die Zuständigkeit 

des ersuchten Staates ausschließlich auf diese Verordnung gestützt wird. 
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(62) Jeder Mitgliedstaat sollte seine eigenen Kosten für die Übertragung von 

Strafverfahren tragen, einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit der 

Ausübung der Verfahrensrechte, die der verdächtigen oder beschuldigten Person 

in jedem der betroffenen Mitgliedstaaten nach dem geltenden Unionsrecht und 

dem nationalen Recht zustehen. Die Mitgliedstaaten sollten einander nicht 

gegenseitig die durch die Anwendung dieser Verordnung entstandenen Kosten in 

Rechnung stellen können. Wenn dem ersuchenden Staat jedoch hohe oder 

außergewöhnliche Kosten entstanden sind, insbesondere für die Übersetzung der 

dem ersuchten Staat zu übermittelnden Unterlagen aus der Verfahrensakte ▌, sollte 

die ersuchte Behörde einen Vorschlag der ersuchenden Behörde für die Teilung der 

Kosten berücksichtigen. In solchen Fällen sollten die ersuchende und die ersuchte 

Behörde einander konsultieren, um eine Einigung über die Teilung der Kosten zu 

erzielen. Idealerweise sollten solche Konsultationen stattfinden, bevor das 

Ersuchen um Übertragung gestellt wird. Kann keine Einigung erzielt werden, 

bevor eine Entscheidung über die Annahme der Übertragung des Strafverfahrens 

getroffen wird, so kann die ersuchende Behörde beschließen, das Ersuchen gemäß 

dieser Verordnung zurückzunehmen oder das Ersuchen aufrechtzuerhalten und 

den als außergewöhnlich hoch eingestuften Teil der Kosten zu tragen. 
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(63) Die Verwendung eines standardisierten Formblatts für das Ersuchen, das in alle 

Amtssprachen der Union übersetzt wird, würde die Zusammenarbeit und den 

Informationsaustausch zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde 

erleichtern und es ihnen ermöglichen, schneller und effizienter über das Ersuchen um 

Übertragung zu entscheiden. Dadurch würden auch die Übersetzungskosten 

verringert und die Qualität der Ersuchen erhöht. 

(64) Das Formblatt für das Ersuchen sollte nur die personenbezogenen Daten enthalten, 

die erforderlich sind, um der ersuchten Behörde die Entscheidung über das Ersuchen 

zu erleichtern. In dem Formblatt für das Ersuchen sollte angegeben werden, um 

welche Kategorien personenbezogener Daten es sich handelt, z. B. ob es sich bei der 

betreffenden Person um eine verdächtige Person, eine beschuldigte Person oder ein 

Opfer handelt, und welche spezifischen Felder für die einzelnen Kategorien 

vorgesehen sind. 
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(65) Damit einem etwaigen Verbesserungsbedarf in Bezug auf das Formblatt für das 

Ersuchen, mit dem das Ersuchen um Übertragung von Strafverfahren zu stellen ist, 

oder sonstiger Formulare wirksam entsprochen werden kann, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, nach Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Änderung des Anhangs dieser Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung29 festgelegt wurden. Um insbesondere für 

eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
29 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(66) Um einen schnellen, direkten, interoperablen, zuverlässigen und sicheren Austausch 

fallbezogener Daten zu gewährleisten, sollte die Kommunikation nach dieser 

Verordnung zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde und unter 

Einschaltung der zentralen Behörden, sofern ein Mitgliedstaat eine zentrale Behörde 

benannt hat, sowie mit Eurojust in der Regel über das dezentrale IT-System im Sinne 

der Verordnung (EU) 2023/2844 des Europäischen Parlaments und des Rates30 

erfolgen. Insbesondere sollte das dezentrale IT-System in der Regel für den 

Austausch des Formblatts für das Ersuchen und anderer sachdienlicher 

Informationen und Unterlagen sowie für die gesamte Kommunikation zwischen den 

Behörden nach dieser Verordnung verwendet werden. In Fällen, in denen eine oder 

mehrere der in der Verordnung (EU) 2023/2844 genannten Ausnahmen gelten, 

insbesondere wenn die Verwendung des dezentralen IT-Systems nicht möglich oder 

nicht zweckmäßig ist, können – wie in der genannten Verordnung festgelegt – andere 

Kommunikationsmittel verwendet werden. 

                                                
30 Verordnung (EU) 2023/2844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2023 über die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit und 
den Zugang zum Recht in grenzüberschreitenden Zivil-, Handels- und Strafsachen 
und zur Änderung bestimmter Rechtsakte im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit (ABl. L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj). 
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(67) Die Mitgliedstaaten könnten anstelle eines nationalen IT-Systems eine von der 

Kommission entwickelte Software („Referenzimplementierungssoftware“) 

verwenden. Die Referenzimplementierungssoftware sollte modular aufgebaut sein, 

d. h. die Software sollte getrennt von den e-CODEX-Komponenten, die für die 

Anbindung an das dezentrale IT-System erforderlich sind, verpackt und geliefert 

werden. Mit diesem Aufbau sollte es den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, ihre 

bestehende nationale Infrastruktur für die Kommunikation im Justizbereich auch für 

die grenzüberschreitende Kommunikation zu nutzen oder dafür ausbauen. 
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(68) Die Kommission sollte für die Erstellung, Pflege und Entwicklung der 

Referenzimplementierungssoftware zuständig sein. Die Kommission sollte die 

Referenzimplementierungssoftware so konzipieren, entwickeln und pflegen, dass die 

Verantwortlichen die Einhaltung der in der Verordnung (EU) 2018/1725 des 

Europäischen Parlaments und des Rates31 und ▌in der Richtlinie (EU) 2016/680 

des Europäischen Parlaments und des Rates32 festgelegten 

Datenschutzanforderungen und -grundsätze gewährleisten können, insbesondere die 

Verpflichtung zum Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen sowie zu einem hohen Maß an 

Cybersicherheit. Die Referenzimplementierungssoftware sollte außerdem geeignete 

technische Maßnahmen enthalten und die organisatorischen Maßnahmen 

ermöglichen, die dafür erforderlich sind, ein angemessenes Maß an Sicherheit und 

Interoperabilität zu gewährleisten, wobei der Tatsache Rechnung zu tragen ist, dass 

auch besondere Kategorien von Daten ausgetauscht werden können. Die 

Kommission sollte keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

Erstellung, Pflege und Entwicklung der Referenzimplementierungssoftware 

verarbeiten. 

                                                
31 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

32 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(69) Die von der Kommission als Back-End-System entwickelte 

Referenzimplementierungssoftware sollte die für die Zwecke der Überwachung 

erforderlichen statistischen Daten durch entsprechende Programmierung erfassen, 

und diese Daten sollten der Kommission übermittelt werden. Wenn sich die 

Mitgliedstaaten für die Nutzung eines nationalen IT-Systems anstelle der durch die 

Kommission entwickelten Referenzimplementierungssoftware entscheiden, könnte 

ein solches System so ausgerüstet sein, dass es diese Daten durch entsprechende 

Programmierung erfasst; in diesem Fall sollten die Daten der Kommission 

übermittelt werden. Der e-CODEX-Konnektor könnte auch mit einer Funktion 

ausgestattet werden, die den Abruf relevanter statistischer Daten ermöglicht. 

(70) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse für die Einrichtung 

eines dezentralen IT-Systems übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates31 ausgeübt werden. 

                                                
31 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(71) Diese Verordnung sollte die Rechtsgrundlage für den Austausch personenbezogener 

Daten zwischen den Mitgliedstaaten zum Zwecke der Übertragung von 

Strafverfahren im Einklang mit Artikel 8 und Artikel 10 Buchstabe a der Richtlinie 

(EU) 2016/680 schaffen. In Bezug auf andere Aspekte, etwa die Dauer der 

Speicherung der bei der ersuchenden Behörde eingehenden personenbezogenen 

Daten, sollte die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die ersuchende und 

die ersuchte Behörde jedoch den nach der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 

nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten unterliegen. Die ersuchende und 

die ersuchte Behörde sollten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 

nach der genannten Richtlinie als Verantwortliche angesehen werden. Die zentralen 

Behörden könnten den ersuchenden und den ersuchten Behörden administrative 

Unterstützung leisten und sollten, soweit sie im Auftrag dieser Verantwortlichen 

personenbezogene Daten verarbeiten, als Auftragsverarbeiter der betreffenden 

Verantwortlichen angesehen werden. Hinsichtlich der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Eurojust sollte die Verordnung (EU) 2018/1725 

▌im Zusammenhang mit dieser Verordnung unbeschadet der besonderen 

Datenschutzbestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1727 ▌gelten. Diese 

Verordnung sollte nicht dahin gehend ausgelegt werden, als dehne sie die 

Zugangsrechte zu anderen Informationssystemen der Union im Rahmen der 

Rechtsakte der Union zur Einrichtung dieser Systeme weiter aus. 
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(72) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Übertragung von Strafverfahren, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 

wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(73) Nach Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die 

Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland mit dem am 19. Juli 2023 

eingegangenen Schreiben mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung 

dieser Verordnung beteiligen möchte. 

(74) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(75) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und hat am 22. Mai 2023 eine 

Stellungnahme33 abgegeben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
33 ABl. C 253 vom 18.7.2023, S. 6. 
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Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

1. Mit dieser Verordnung werden Vorschriften für die Übertragung von Strafverfahren 

zwischen den Mitgliedstaaten festgelegt, um die effiziente und geordnete 

Rechtspflege im gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu 

fördern. 

2. Diese Verordnung gilt in allen Fällen der Übertragung von Strafverfahren, die in den 

Mitgliedstaaten der Union durchgeführt werden. 

3. Diese Verordnung berührt nicht die Pflicht, die Grundrechte und Rechtsgrundsätze, 

wie sie in Artikel 6 EUV verankert sind, zu achten. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „ersuchender Staat“ einen Mitgliedstaat, in dem ein Strafverfahren durchgeführt 

wird und in dem ein Ersuchen um Übertragung dieses Strafverfahrens an einen 

anderen Mitgliedstaat gestellt wird oder der Konsultationen in Bezug auf eine 

etwaige Übertragung aufgenommen hat oder der ein Konsultationsersuchen nach 

Artikel 5 Absatz 3 oder Artikel 14 Absatz 2 erhalten hat; 

(2) „ersuchter Staat“ einen Mitgliedstaat, dem ein Ersuchen um Übertragung eines 

Strafverfahrens übermittelt wird, damit er das Strafverfahren übernimmt, oder der 

ein Konsultationsersuchen in Bezug auf eine etwaige Übertragung erhalten oder 

Konsultationen nach Artikel 5 Absatz 3 oder Artikel 14 Absatz 2 aufgenommen 

hat; 
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(3) „ersuchende Behörde“ 

a) einen Richter, ein Gericht, einen Ermittlungsrichter oder einen Staatsanwalt, 

der bzw. das in dem betreffenden Fall zuständig ist, oder 

b) eine andere von dem ersuchenden Staat bezeichnete zuständige Stelle, die in 

dem betreffenden Fall in ihrer Eigenschaft als Ermittlungsbehörde in einem 

Strafverfahren nach nationalem Recht befugt ist, um die Übertragung eines 

Strafverfahrens zu ersuchen. Darüber hinaus wird das Ersuchen um 

Übertragung eines Strafverfahrens vor der Übermittlung an die ersuchte 

Behörde von einem Richter, einem Gericht, einem Ermittlungsrichter oder 

einem Staatsanwalt im ersuchenden Staat validiert, nachdem dieser bzw. dieses 

überprüft hat, ob die Voraussetzungen für ein solches Ersuchen nach dieser 

Verordnung erfüllt sind. Wurde das Ersuchen um Übertragung eines 

Strafverfahrens von einem Richter, einem Gericht, einem Ermittlungsrichter 

oder einem Staatsanwalt validiert, so kann auch diese Stelle für die Zwecke der 

Übermittlung des Ersuchens als ersuchende Behörde angesehen werden; 
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(4) „ersuchte Behörde“ einen Richter, ein Gericht, einen Ermittlungsrichter oder einen 

Staatsanwalt, der bzw. das befugt ist, zu entscheiden, ob die Übertragung eines 

Strafverfahrens nach Artikel 11 Absatz 1 angenommen oder abgelehnt wird, und – 

sofern nach der Rechtsordnung des ersuchten Staates zulässig – 

Folgemaßnahmen im Einklang mit dieser Verordnung oder in seinem nationalen 

Recht vorgesehene Maßnahmen zu treffen. 

Ungeachtet dessen, dass eine Entscheidung, die Übertragung eines 

Strafverfahrens nach Artikel 11 Absatz 1 anzunehmen oder abzulehnen, 

ausschließlich von einem Richter, einem Gericht, einem Ermittlungsrichter oder 

einem Staatsanwalt auf der Grundlage ihrer Prüfung der Ablehnungsgründe nach 

Artikel 12 getroffen werden muss, kann der ersuchte Staat aufgrund des Aufbaus 

seiner innerstaatlichen Rechtsordnung nach der Tradition des Common Law, 

gemäß der es sein nationales Rechtssystem seinen Gerichten und seiner 

Staatsanwaltschaft nicht gestattet, andere Maßnahmen als die Entscheidung über 

die Annahme oder Ablehnung der Übertragung eines Strafverfahrens nach 

Artikel 11 Absatz 1 zu treffen, vorsehen, dass eine andere Behörde, die nach 

seinem nationalen Recht befugt ist, Maßnahmen in Strafverfahren zu ergreifen, 

Maßnahmen ausschließlich zur Erleichterung einer solchen gerichtlichen 

Entscheidungsfindung ergreift. Diese andere zuständige Behörde kann auch 

Folgemaßnahmen für die Zwecke dieser Verordnung ergreifen; 
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(5) „dezentrales IT-System“ ein IT-System im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der 

Verordnung (EU) 2023/2844; 

(6) „Opfer“ ein Opfer im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2012/29/EU oder eine juristische Person im Sinne des nationalen 

Rechts, die unmittelbar infolge einer Straftat, die Gegenstand eines 

Strafverfahrens ist, auf das diese Verordnung Anwendung findet, einen Schaden 

oder einen wirtschaftlichen Verlust erlitten hat. 
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Artikel 3  

Gerichtliche Zuständigkeit 

1. Soweit die gerichtliche Zuständigkeit nicht bereits im nationalen Recht des 

ersuchten Staates vorgesehen ist, besitzt der ersuchte Staat für die Zwecke dieser 

Verordnung die gerichtliche Zuständigkeit für Straftaten, auf die das Recht des 

ersuchenden Staates Anwendung findet, wenn 

a) er auf der Grundlage des Artikels 4 Nummer 7 Buchstabe b des 

Rahmenbeschlusses 2002/584/JI die Übergabe einer verdächtigen oder 

beschuldigten Person ablehnt, die sich im ersuchten Staat aufhält und dessen 

Staatsangehörigkeit besitzt oder dort ihren Wohnsitz hat; 

b) er die Übergabe einer verdächtigen oder beschuldigten Person ablehnt, gegen 

die ein Europäischer Haftbefehl vorliegt und die sich im ersuchten Staat aufhält 

und dessen Staatsangehörigkeit besitzt oder dort ihren Wohnsitz hat, sofern er 

feststellt, dass ausnahmsweise aufgrund konkreter und objektiver 

Anhaltspunkte Grund zu der Annahme besteht, dass die Übergabe unter den 

besonderen Umständen des Einzelfalls eine offensichtliche Verletzung eines in 

Artikel 6 EUV und in der Charta verankerten relevanten Grundrechts zur Folge 

hätte; 
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c) der Großteil der Auswirkungen der Straftat oder ein wesentlicher Teil des 

Schadens, die Tatbestandsmerkmale der Straftat oder Teil davon sind, im 

Hoheitsgebiet des ersuchten Staates eingetreten ist; 

d) im ersuchten Staat ein Strafverfahren gegen die verdächtige oder beschuldigte 

Person wegen eines anderen Sachverhalts anhängig ist und die verdächtige 

oder beschuldigte Person die Staatsangehörigkeit des ersuchten Staates besitzt 

oder dort ihren Wohnsitz hat; 

e) im ersuchten Staat ein Strafverfahren wegen desselben oder teilweise desselben 

oder eines damit verbundenen Sachverhalts gegen andere Personen anhängig 

ist und die in dem zu übertragenden Strafverfahren verdächtige oder 

beschuldigte Person die Staatsangehörigkeit des ersuchten Staates besitzt oder 

dort ihren Wohnsitz hat. 

2. Die ausschließlich aufgrund von Absatz 1 begründete gerichtliche Zuständigkeit des 

ersuchten Staates darf nur aufgrund eines Ersuchens um Übertragung eines 

Strafverfahrens nach dieser Verordnung ausgeübt werden. 
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Artikel 4 

Verzicht auf ein Strafverfahren, Aussetzung oder Einstellung des Strafverfahrens durch den 

ersuchenden Staat 

Ein Mitgliedstaat, der nach seinem nationalen Recht die gerichtliche Zuständigkeit für die 

Verfolgung einer Straftat besitzt, kann für die Zwecke der Anwendung dieser Verordnung 

auf ein Strafverfahren verzichten oder das Verfahren aussetzen oder einstellen, um die 

Übertragung des Strafverfahrens wegen dieser Straftat an den ersuchten Staat zu ermöglichen. 

Kapitel 2 

Übertragung von Strafverfahren 

Artikel 5 

Kriterien für ein Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens 

1. Ein Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens darf nur gestellt werden, wenn 

die ersuchende Behörde der Auffassung ist, dass dem Ziel einer effizienten und 

geordneten Rechtspflege, einschließlich der Verhältnismäßigkeit, besser gedient 

wäre, wenn das betreffende Strafverfahren in einem anderen Mitgliedstaat 

durchgeführt würde. 
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2. Bei der Prüfung der Frage, ob um eine Übertragung des Strafverfahrens ersucht 

werden soll, stützt sich die ersuchende Behörde insbesondere auf folgende Kriterien: 

a) Die Straftat ist ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates 

begangen worden, oder der Großteil der Auswirkungen der Straftat oder ein 

wesentlicher Teil des Schadens, die Tatbestandsmerkmale der Straftat oder 

Teil davon sind, ist im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates eingetreten. 

b) Eine oder mehrere der verdächtigen oder beschuldigten Personen besitzen die 

Staatsangehörigkeit des ersuchten Staates oder haben dort ihren Wohnsitz. 

c) Eine oder mehrere der verdächtigen oder beschuldigten Personen halten sich 

im ersuchten Staat auf, und dieser Staat verweigert die Übergabe dieser 

Personen an den ersuchenden Staat auf der Grundlage 

i) des Artikels 4 Nummer 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI, 
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ii) des Artikels 4 Nummer 3 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI, wenn 

diese Verweigerung nicht auf einer gegen diese Person aufgrund 

derselben Straftat ergangenen rechtskräftigen Entscheidung beruht, die 

einer weiteren Strafverfolgung entgegensteht, oder 

iii) des Artikels 4 Nummer 7 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI. 

d) Eine oder mehrere der verdächtigen oder beschuldigten Personen halten sich 

im ersuchten Staat auf, und dieser Staat verweigert die Übergabe dieser 

Personen, gegen die ein Europäischer Haftbefehl ergangen ist, sofern er 

feststellt, dass ausnahmsweise aufgrund konkreter und objektiver 

Anhaltspunkte Grund zu der Annahme besteht, dass die Übergabe unter den 

besonderen Umständen des Einzelfalls eine offensichtliche Verletzung eines in 

Artikel 6 EUV und in der Charta verankerten einschlägigen Grundrechts zur 

Folge hätte. 

e) Die meisten für die Ermittlungen relevanten Beweismittel befinden sich im 

ersuchten Staat, oder die meisten relevanten Zeugen haben ihren Wohnsitz im 

ersuchten Staat. 
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f) Im ersuchten Staat ist wegen desselben oder teilweise desselben oder eines 

anderen Sachverhalts ein Strafverfahren gegen die verdächtige oder 

beschuldigte Person anhängig. 

g) Im ersuchten Staat ist wegen desselben oder teilweise desselben oder eines 

damit verbundenen Sachverhalts ein Strafverfahren gegen andere Personen 

anhängig. 

h) Eine oder mehrere der verdächtigen oder beschuldigten Personen verbüßen 

eine freiheitsentziehende Strafe im ersuchten Staat oder sollen sie dort 

verbüßen. 

i) Durch die Vollstreckung der Strafe im ersuchten Staat verbessern sich 

wahrscheinlich die Aussichten auf Resozialisierung der verurteilten Person, 

oder die Vollstreckung des Urteils im ersuchten Staat erweist sich aus anderen 

Gründen als zweckmäßig. 

j) Eines oder mehrere Opfer sind Staatsangehörige des ersuchten Staates oder 

haben dort ihren Wohnsitz. Opfer im Kindesalter und andere schutzbedürftige 

Gruppen sind gebührend zu berücksichtigen. 
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k) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten haben gemäß dem 

Rahmenbeschluss 2009/948/JI oder anderweitig ein Einvernehmen über die 

Konzentration der Strafverfahren in einem einzigen Mitgliedstaat erzielt. 

3. Die verdächtige oder beschuldigte Person oder ein Opfer kann im Einklang mit den 

Verfahren nach nationalem Recht den zuständigen Behörden des ersuchenden oder 

des ersuchten Staates die Übertragung des Strafverfahrens unter den in dieser 

Verordnung genannten Bedingungen vorschlagen. Diese Vorschläge werden unter 

Verwendung des Verfahrens für Aufzeichnungen nach dem Recht des 

betreffenden Mitgliedstaats berücksichtigt und aufgezeichnet. Wird der Vorschlag 

der zuständigen Behörde des ersuchten Staates unterbreitet, so kann die ersuchte 

Behörde mit der ersuchenden Behörde in Verbindung treten. Vorschläge nach 

diesem Absatz begründen weder eine Verpflichtung des ersuchenden Staates, um ein 

Strafverfahren zu ersuchen oder es dem ersuchten Staat zu übertragen, noch eine 

Verpflichtung der ersuchenden oder der ersuchten Behörde, miteinander in 

Verbindung zu treten. 
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Artikel 6 

Rechte der verdächtigen oder beschuldigten Person 

1. Bevor ein Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens gestellt wird, trägt die 

ersuchende Behörde nach geltendem nationalen Recht den berechtigten Interessen 

der verdächtigen oder beschuldigten Person, einschließlich der Aspekte im 

Zusammenhang mit der ausgleichsorientierten Justiz, gebührend Rechnung. 

2. Die Rechte nach den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels und nach den 

Artikeln 15 und 17 gelten für verdächtige oder beschuldigte Personen in 

Strafverfahren ab dem Zeitpunkt, zu dem sie von den zuständigen Behörden eines 

Mitgliedstaats durch amtliche Mitteilung oder auf sonstige Weise davon in 

Kenntnis gesetzt werden, dass sie der Begehung einer Straftat verdächtig oder 

beschuldigt sind, und unabhängig davon, ob sie einer freiheitsentziehenden 

Maßnahme unterworfen wurden. 
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3. Sofern dadurch die Vertraulichkeit der Ermittlungen nicht gefährdet oder die 

Ermittlungen anderweitig beeinträchtigt würden, unterrichtet die ersuchende 

Behörde die verdächtige oder beschuldigte Person in einer für sie verständlichen 

Sprache darüber, dass ein Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens nach 

geltendem nationalen Recht geplant ist, und gibt ihr Gelegenheit, zu der 

Übertragung, einschließlich der Aspekte im Zusammenhang mit der 

ausgleichsorientierten Justiz, vor dem Ersuchen eine Stellungnahme abzugeben, 

es sei denn, diese Person kann trotz angemessener Bemühungen der ersuchenden 

Behörde nicht aufgefunden oder erreicht werden. Folgt das Ersuchen um 

Übertragung eines Strafverfahrens auf Vorschlag der verdächtigen oder 

beschuldigten Person nach Artikel 5 Absatz 3, so müssen die entsprechenden 

Informationen der verdächtigen oder beschuldigten Person, die den Vorschlag 

unterbreitet hat, nicht zur Verfügung gestellt werden. 

4. Beschließt die verdächtige oder beschuldigte Person, eine Stellungnahme nach 

Absatz 3 abzugeben, so muss diese spätestens zehn Tage nachdem die verdächtige 

oder beschuldigte Person über die beabsichtigte Übertragung unterrichtet und ihr 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, übermittelt werden. Die 

ersuchende Behörde berücksichtigt und zeichnet diese Stellungnahme auf, wenn 

sie entscheidet, ob sie um die Übertragung des Strafverfahrens ersucht. Die 

Stellungnahme wird unter Verwendung des Verfahrens für Aufzeichnungen nach 

dem Recht des ersuchenden Mitgliedstaats aufgezeichnet. 
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5. Befindet sich die verdächtige oder beschuldigte Person im ersuchten Staat, so 

kann die ersuchende Behörde der ersuchten Behörde für die Bereitstellung von 

Informationen und die Einholung der Stellungnahme dieser Person nach den 

Absätzen 3 und 4 das in Anhang II enthaltene mit den einschlägigen 

Informationen ausgefüllte Formblatt übermitteln. In solchen Fällen stellt die 

ersuchte Behörde der verdächtigen oder beschuldigten Person die Informationen 

zur Verfügung und holt deren Stellungnahme nach den Absätzen 3 und 4 ein. Die 

ersuchte Behörde setzt die ersuchende Behörde davon in Kenntnis und übermittelt 

ihr die Stellungnahme der verdächtigen oder beschuldigten Person. 

6. Wurde die verdächtige oder beschuldigte Person nach Absatz 3 über die 

beabsichtigte Übertragung unterrichtet, so unterrichtet die ersuchende Behörde sie 

auch unverzüglich in einer ihr verständlichen Sprache darüber, dass um die 

Übertragung des Strafverfahrens ersucht wurde. 

7. Befindet sich die verdächtige oder beschuldigte Person im ersuchten Staat, so 

kann die ersuchende Behörde der ersuchten Behörde für die Bereitstellung von 

Informationen nach Absatz 6 das in Anhang III enthaltene Formblatt ausgefüllt 

übermitteln. In solchen Fällen stellt die ersuchte Behörde der verdächtigen oder 

beschuldigten Person diese Informationen zur Verfügung und unterrichtet die 

ersuchende Behörde hierüber. 
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Artikel 7  

Rechte des Opfers 

1. Bevor ein Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens gestellt wird, trägt die 

ersuchende Behörde nach geltendem nationalen Recht den berechtigten Interessen 

des Opfers, einschließlich der Aspekte im Zusammenhang mit der 

ausgleichsorientierten Justiz, gebührend Rechnung. 

2. Sofern dadurch die Vertraulichkeit der Ermittlungen nicht gefährdet oder die 

Ermittlungen anderweitig beeinträchtigt würden, unterrichtet die ersuchende 

Behörde das Opfer, das seinen Wohnsitz im ersuchenden Staat hat und die in 

Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2012/29/EU – in der in nationales Recht 

umgesetzten Fassung – genannten Informationen erhält, bzw. falls es sich um eine 

juristische Person handelt, die im ersuchenden Staat niedergelassen ist und nach 

nationalem Recht Informationen erhält, in einer für es bzw. sie verständlichen 

Sprache über das beabsichtigte Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens 

nach geltendem nationalen Recht, und gibt ihm bzw. ihr vor dem Ersuchen 

Gelegenheit zur Stellungnahme, unter anderem zu Aspekten im Zusammenhang 

mit der ausgleichsorientierten Justiz. Folgt das Ersuchen um Übertragung eines 

Strafverfahrens auf Vorschlag eines Opfers nach Artikel 5 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung, so ist die ersuchende Behörde nicht verpflichtet, diesem 

Opfer die oben genannten Informationen zur Verfügung zu stellen. ▌ 
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3. Beschließt das Opfer, eine Stellungnahme nach Absatz 2 abzugeben, so muss diese 

spätestens zehn Tage, nachdem das Opfer über die beabsichtigte Übertragung 

unterrichtet und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, übermittelt 

werden. Die ersuchende Behörde berücksichtigt und zeichnet diese Stellungnahme 

auf, wenn sie entscheidet, ob sie um die Übertragung des Strafverfahrens ersucht. 

Die Stellungnahme wird unter Verwendung des Verfahrens für Aufzeichnungen 

nach dem Recht des ersuchenden Mitgliedstaats aufgezeichnet. 

4. Wurde das Opfer nach Absatz 2 über die beabsichtigte Übertragung unterrichtet, 

so unterrichtet die ersuchende Behörde das Opfer unverzüglich in einer ihm 

verständlichen Sprache darüber, dass um die Übertragung des Strafverfahrens 

ersucht wurde. 

▌ 
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Artikel 8 

Verfahren für das Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens 

1. Das Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens wird von der ersuchenden 

Behörde unter Verwendung des Formblatts für das Ersuchen in Anhang I gestellt. 

Die ersuchende Behörde unterzeichnet das Formblatt für das Ersuchen und 

bestätigt die Genauigkeit und inhaltliche Richtigkeit der Angaben. 

2. Das Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens muss hinreichend begründet 

sein und insbesondere folgende Angaben enthalten: 

a) Informationen zur ersuchenden Behörde, 

b) eine Beschreibung der Straftat, die Gegenstand des Strafverfahrens ist, sowie 

die anwendbaren strafrechtlichen Bestimmungen des ersuchenden Staates, 
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c) die Gründe, aus denen die Übertragung eines Strafverfahrens erforderlich und 

angemessen ist, und insbesondere, welche der Kriterien nach Artikel 5 

Absatz 2 erfüllt sind, 

d) die erforderlichen Angaben zu der verdächtigen oder beschuldigten Person und 

dem Opfer, 

e) eine Bewertung der Auswirkungen der Übertragung des Strafverfahrens auf die 

Rechte der verdächtigen oder beschuldigten Person und des Opfers, auf der 

Grundlage der der ersuchenden Behörde zugänglichen Informationen, 

einschließlich – sofern vorhanden – der von den betreffenden Personen 

gemäß Artikel 6 Absätze 3 und 4 oder Artikel 7 Absätze 2 und 3 erhaltenen 

Stellungnahme oder der nach Artikel 5 Absatz 3 vorgelegten Vorschläge, 

f) Angaben zu Verfahrenshandlungen oder -maßnahmen, die sich auf das 

Strafverfahren im ersuchenden Staat auswirken, einschließlich etwaiger 

laufender vorübergehender Zwangsmaßnahmen und der Frist für die 

Anwendung dieser Maßnahmen, 

g) für die Verarbeitung personenbezogener Daten geltende besondere 

Bedingungen nach Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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3. Hat die verdächtige oder beschuldigte Person eine Stellungnahme nach Artikel 6 

Absätze 3 und 4 abgegeben oder hat das Opfer eine Stellungnahme nach Artikel 7 

Absätze 2 und 3 abgegeben, so wird diese Stellungnahme zusammen mit dem 

Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens an die ersuchte Behörde 

weitergeleitet. Wurde die Stellungnahme der verdächtigen oder beschuldigten Person 

oder des Opfers mündlich abgegeben, so trägt die ersuchende Behörde dafür Sorge, 

dass der ersuchten Behörde eine schriftliche Aufzeichnung dieser Erklärung zur 

Verfügung steht. 

4. Erforderlichenfalls sind dem Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens alle 

zusätzlichen sachdienlichen Informationen und Unterlagen beizufügen. 

5. Das ausgefüllte Formblatt für das Ersuchen nach Absatz 1 dieses Artikels sowie 

alle wesentlichen Bestandteile der sonstigen schriftlichen Informationen, die dem 

Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens beigefügt sind, werden in eine 

Amtssprache des ersuchten Staates oder in eine andere Sprache übersetzt, die der 

ersuchte Staat nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d akzeptiert. 
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6. Die ersuchende Behörde übermittelt der ersuchten Behörde das Ersuchen um 

Übertragung eines Strafverfahrens entweder unmittelbar oder gegebenenfalls unter 

Einschaltung der zentralen Behörde nach Artikel 20. Die ersuchende und die 

ersuchte Behörde übermitteln alle amtlichen Mitteilungen unmittelbar oder 

gegebenenfalls unter Einschaltung der zentralen Behörde nach Artikel 20. 

7. Ist der ersuchenden Behörde die ersuchte Behörde nicht bekannt, so nimmt sie alle 

erforderlichen Anfragen vor, auch über die Kontaktstellen des Europäischen 

Justiziellen Netzes wie im Beschluss 2008/976/JI des Rates33 vorgesehen, um in 

Erfahrung zu bringen, welche Behörde im ersuchten Staat für den Erlass der 

Entscheidung nach Artikel 11 Absatz 1 zuständig ist. 

8. Unverzüglich nach Erhalt des Formblatts für das Ersuchen, in jedem Fall aber 

innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt übermittelt die ersuchte Behörde der 

ersuchenden Behörde eine Empfangsbestätigung. Diese Verpflichtung gilt sowohl 

für die in Artikel 20 genannte zentrale Behörde als auch gegebenenfalls für die 

ersuchte Behörde, die das Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens von 

der zentralen Behörde erhält. 

                                                
33 Beschluss 2008/976/JI des Rates vom 16. Dezember 2008 über das Europäische 

Justizielle Netz (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 130). 
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9. Ist die Behörde des ersuchten Staates, bei der das Ersuchen eingegangen ist, nicht für 

den Erlass der Entscheidung nach Artikel 11 zuständig, so übermittelt sie das 

Ersuchen unverzüglich der zuständigen ersuchten Behörde desselben Mitgliedstaats 

und unterrichtet die ersuchende Behörde hierüber. 

Artikel 9 

Angaben seitens der ersuchenden Behörde nach Übermittlung des Ersuchens 

1. Die ersuchende Behörde unterrichtet die ersuchte Behörde unverzüglich über 

jegliche Verfahrenshandlungen oder -maßnahmen, die Auswirkungen auf das 

Strafverfahren haben und die im ersuchenden Staat nach Übermittlung des Ersuchens 

vorgenommen wurden. Bei Übermittlung dieser Informationen an die ersuchte 

Behörde fügt die ersuchende Behörde alle sachdienlichen Unterlagen bei. 

2. Die in Absatz 1 genannten Informationen und die wesentlichen Bestandteile der 

beigefügten sachdienlichen Unterlagen werden von der ersuchenden Behörde in 

eine Amtssprache des ersuchten Staates oder in eine andere Sprache übersetzt, die 

der ersuchte Staat nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d akzeptiert. 
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Artikel 10  

Rücknahme des Ersuchens 

1. Die ersuchende Behörde kann das Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens 

jederzeit zurücknehmen, bevor ihr die Entscheidung der ersuchten Behörde über die 

Annahme oder Ablehnung der Übertragung des Strafverfahrens nach Artikel 11 

Absatz 1 zugeht. In diesem Fall setzt die ersuchende Behörde die ersuchte Behörde 

unverzüglich hiervon in Kenntnis. 

2. Die ersuchende Behörde setzt auch die nach Artikel 6 Absatz 3 unterrichtete 

verdächtige oder beschuldigte Person und das nach Artikel 7 Absatz 2 

unterrichtete Opfer über die Rücknahme des Ersuchens um Übertragung eines 

Strafverfahrens in einer ihr oder ihm verständlichen Sprache in Kenntnis. 

3. Befindet sich die verdächtige oder beschuldigte Person im ersuchten Staat, so 

kann die ersuchende Behörde der ersuchten Behörde für die Bereitstellung von 

Informationen nach Absatz 2 das in Anhang VI enthaltene ausgefüllte Formblatt 

übermitteln. In solchen Fällen stellt die ersuchte Behörde der verdächtigen oder 

beschuldigten Person die Informationen zur Verfügung und unterrichtet die 

ersuchende Behörde hierüber. 
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4. Hat die ersuchende Behörde die ersuchte Behörde gemäß Absatz 1 über die 

Rücknahme des Ersuchens um Übertragung des Strafverfahrens unterrichtet, so 

verbleibt die Zuständigkeit für das Strafverfahren bei der ersuchenden Behörde. 

Artikel 11 

Entscheidung der ersuchten Behörde 

1. Die ersuchte Behörde trifft eine Entscheidung, ob sie die Übertragung des 

Strafverfahrens annimmt oder ganz oder teilweise ablehnt, und beschließt nach 

nationalem Recht, welche Maßnahmen dafür zu ergreifen sind. Die Entscheidung 

über die Annahme der Übertragung des Strafverfahrens ist ordnungsgemäß zu 

begründen. 

2. Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde die Entscheidung unter 

Einhaltung der in Artikel 13 genannten Fristen mit. 
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3. Ist die ersuchte Behörde der Auffassung, dass die von der ersuchenden Behörde 

übermittelten Angaben nicht ausreichen, um entscheiden zu können, ob sie die 

Übertragung des Strafverfahrens annimmt oder ablehnt, so kann sie weitere 

Informationen anfordern, die sie für notwendig hält. Die ersuchende Behörde stellt 

die angeforderten zusätzlichen Informationen, sofern verfügbar, einschließlich 

einer Übersetzung in eine Amtssprache des ersuchten Staates oder in eine andere 

Sprache, die der ersuchte Staat nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d akzeptiert, 

unverzüglich zur Verfügung. 

4. Beschließt die ersuchte Behörde, die Übertragung des Strafverfahrens nach 

Artikel 12 abzulehnen, so teilt die ersuchte Behörde der ersuchenden Behörde die 

Gründe für die Ablehnung mit. ▌ 

5. Hat die ersuchende Behörde die begründete Entscheidung über die Annahme der 

Übertragung des Strafverfahrens nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

erhalten, so leitet die ersuchende Behörde unverzüglich das Original oder eine 

beglaubigte Kopie der Verfahrensakte oder der sachdienlichen Teile daraus sowie 

eine Übersetzung dieser Unterlagen in eine Amtssprache des ersuchten Staates oder 

in eine andere Sprache, die der ersuchte Staat nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d 

akzeptiert, weiter. 

www.parlament.gv.at



 

 212 

 

6. Sobald das nationale Strafverfahren nach Artikel 21 eingestellt wurde, übermittelt 

die ersuchende Behörde der ersuchten Behörde unverzüglich alle übrigen 

sachdienlichen Teile der Verfahrensakte im Original oder in beglaubigter Kopie, 

einschließlich sachdienlicher physischer Beweismittel. Wurde bereits eine 

beglaubigte Kopie der Verfahrensakte vorgelegt, so übermittelt die ersuchende 

Behörde auf Ersuchen der ersuchten Behörde die Unterlagen im Original. Der 

ersuchende Staat kann verlangen, dass die Verfahrensakte im Original oder die 

physischen Beweismittel an den ersuchenden Staat zurückgesandt werden, sobald 

sie im ersuchten Staat nicht mehr benötigt werden oder nach Abschluss des 

Verfahrens im ersuchten Staat. Hat der ersuchende Staat auf Verlangen des 

ersuchten Staates mitgeteilt, dass er nicht beabsichtigt, die Akte oder die 

physischen Beweismittel wiederzuerlangen, wenn diese nicht mehr benötigt 

werden oder am Ende des Verfahrens, so kann der ersuchte Staat im Einklang mit 

seinem nationalen Recht über die verbleibenden Beweismittel entscheiden, 

einschließlich darüber, ob diese Beweismittel aufbewahrt oder vernichtet werden 

sollen. 
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7. Für die Zwecke der Anwendung der Absätze 5 und 6 können die ersuchende und 

die ersuchte Behörde einander konsultieren, um zu festzulegen, welche 

sachdienlichen Teile der Verfahrensakte zu übermitteln bzw. zu übersetzen sind. 

Artikel 12  

Ablehnungsgründe 

1. Die ersuchte Behörde lehnt die Übertragung des Strafverfahrens ganz oder teilweise 

ab, wenn in einer oder mehreren der folgenden Situationen nach dem nationalen 

Recht des ersuchten Staates im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, der dem 

Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens zugrunde liegt, kein Strafverfahren 

gegen die verdächtige oder beschuldigte Person eingeleitet oder weitergeführt 

werden kann: 

a) wenn das Verhalten, aufgrund dessen das Ersuchen gestellt wurde, nach dem 

Recht des ersuchten Staates keine Straftat darstellt; 

b) wenn die Übernahme des Strafverfahrens gegen den Grundsatz ne bis in idem 

verstoßen würde; 
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c) wenn die verdächtige oder beschuldigte Person aufgrund ihres Alters für die 

Straftat strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann; 

d) wenn die Strafverfolgung nach dem Recht des ersuchten Staates wegen 

Verjährung nicht möglich ist; 

e) wenn die Voraussetzungen für die Verfolgung der Straftat im ersuchten 

Staat nicht erfüllt sind; 

f) wenn die Straftat nach dem Recht des ersuchten Staates unter eine Amnestie 

fällt; 

g) wenn der ersuchte Staat für die Straftat weder die gerichtliche Zuständigkeit 

gemäß dem nationalen Recht noch die gerichtliche Zuständigkeit auf der 

Grundlage von Artikel 3 besitzt. 
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2. Die ersuchte Behörde kann die Übertragung des Strafverfahrens ganz oder teilweise 

ablehnen, wenn einer oder mehrere der folgenden Gründe vorliegen: 

a) Nach dem Recht des ersuchten Staates bestehen [...] Vorrechte oder 

Immunitäten, die es unmöglich machen, tätig zu werden. 

b) Nach Auffassung der ersuchten Behörde liegt die Übertragung des 

Strafverfahrens nicht im Interesse einer effizienten und geordneten 

Rechtspflege. 

c) Die Straftat ist nicht ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet des ersuchten 

Staates begangen worden, der Großteil der Auswirkungen oder ein 

wesentlicher Teil des Schadens, die Tatbestandsmerkmale der Straftat oder 

Teil davon sind, ist nicht im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats eingetreten, 

und die verdächtige oder beschuldigte Person besitzt nicht die 

Staatsangehörigkeit dieses Staates und hat dort nicht ihren Wohnsitz. 
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d) Das Formblatt für das Ersuchen nach Artikel 8 Absatz 1 ist unvollständig 

oder offensichtlich unrichtig und wurde nach den Konsultationen gemäß 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels nicht vervollständigt oder berichtigt. 

e) das Verhalten, aufgrund dessen das Ersuchen gestellt wurde, stellt an dem 

Ort, an dem es festgestellt wurde, keine Straftat dar, und der ersuchte Staat 

hat nach seinem nationalen Recht nicht die originäre gerichtliche 

Zuständigkeit für die Verfolgung der Straftat. 

3. Bevor die ersuchte Behörde in einer der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Situationen beschließt, die Übertragung des Strafverfahrens ganz oder teilweise 

abzulehnen, konsultiert sie, sofern angebracht, die ersuchende Behörde und 

ersucht erforderlichenfalls darum, dass letztere unverzüglich alle erforderlichen 

Informationen bereitstellt. 

4. Ist in der in Absatz 2 Buchstabe a beschriebenen Situation eine Behörde des 

ersuchten Staates für die Aufhebung des Vorrechts oder der Immunität zuständig, so 

ersucht die ersuchte Behörde darum, dass jene Behörde diese Zuständigkeit 

unverzüglich ausübt. Ist die Behörde eines anderen Staates oder eine internationale 

Organisation für die Aufhebung des Vorrechts oder der Immunität zuständig, so 

ersucht die ersuchende Behörde darum, dass jene Behörde diese Zuständigkeit 

ausübt. 
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Artikel 13  

Fristen 

1. Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde ihre Entscheidung, ob sie die 

Übertragung des Strafverfahrens annimmt oder ablehnt, unverzüglich, spätestens 

jedoch 60 Tage nach Eingang des Ersuchens um Übertragung des Strafverfahrens bei 

der zuständigen ersuchten Behörde mit. 

2. Kann die ersuchte Behörde in einem bestimmten Fall die Frist nach Absatz 1 nicht 

einhalten, so teilt sie dies der ersuchenden Behörde unter Angabe der Gründe für die 

Verzögerung unverzüglich mit. In einem solchen Fall kann die Frist nach Absatz 1 

um höchstens 30 Tage verlängert werden. 

3. Besteht nach dem Recht des ersuchten Staates ein Vorrecht oder eine Immunität, so 

läuft die in Absatz 1 genannte Frist erst ab dem Tag, an dem die ersuchte Behörde 

davon in Kenntnis gesetzt wird, dass das Vorrecht oder die Immunität aufgehoben 

wurde. 
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Artikel 14 

Konsultationen zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde 

1. Soweit erforderlich und unbeschadet der Artikel 11 Absätze 3, 5, 6 und 7, des 

Artikels 13 Absatz 3 und des Artikels 19 Absatz 2 konsultieren die ersuchende und 

die ersuchte Behörde einander unverzüglich, um die effiziente Anwendung dieser 

Verordnung sicherzustellen. 

2. Konsultationen zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde können auch 

stattfinden, bevor das Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens gestellt wird, 

insbesondere um festzustellen, ob die Übertragung dem Interesse einer effizienten 

und geordneten Rechtspflege dienen würde, unter anderem ob sie verhältnismäßig 

ist. Um vorzuschlagen, dass der ersuchende Staat ein Strafverfahren überträgt, kann 

die ersuchte Behörde die ersuchende Behörde auch dazu konsultieren, ob es 

möglich wäre, ein Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens zu stellen. 
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3. Konsultiert die ersuchende Behörde die ersuchte Behörde, bevor sie ein Ersuchen 

um Übertragung eines Strafverfahrens stellt, so stellt sie der ersuchten Behörde 

Informationen über das Strafverfahren zur Verfügung, es sei denn, dadurch würde 

die Vertraulichkeit der Ermittlungen gefährdet oder würden die Ermittlungen 

anderweitig beeinträchtigt. 

4. Die nach dem vorliegenden Artikel gestellten Konsultationsersuchen werden 

unverzüglich beantwortet. 
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Artikel 15 

Der verdächtigen oder beschuldigten Person zu übermittelnde Informationen 

1. Hat die ersuchte Behörde eine Entscheidung über die Annahme der Übertragung 

des Strafverfahrens nach Artikel 11 Absatz 1 getroffen, so unterrichtet die ersuchte 

Behörde, sofern dadurch die Vertraulichkeit der Ermittlungen nicht gefährdet 

oder die Ermittlungen anderweitig nicht beeinträchtigt werden, die verdächtige 

oder beschuldigte Person unverzüglich in einer ihr verständlichen Sprache über 

die Annahme der Übertragung durch die ersuchte Behörde, es sei denn, diese 

Person kann trotz angemessener Bemühungen der ersuchten Behörde nicht 

aufgefunden oder erreicht werden. Die ersuchte Behörde stellt der verdächtigen 

oder beschuldigten Person eine Kopie der begründeten Entscheidung über die 

Annahme der Übertragung des Strafverfahrens zur Verfügung und unterrichtet 

die verdächtige oder beschuldigte Person über ihr Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf im ersuchten Staat, einschließlich der Fristen für diesen 

Rechtsbehelf. Sofern angebracht, kann die ersuchte Behörde die ersuchende 

Behörde bei der Ausführung der in diesem Absatz genannten Aufgaben um 

Unterstützung bitten. 
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2. Befindet sich die verdächtige oder beschuldigte Person im ersuchenden Staat, so 

kann die ersuchte Behörde im Falle der Anwendung des Absatzes 1 der 

ersuchenden Behörde das in Anhang IV enthaltene ausgefüllte Formblatt 

übermitteln. In solchen Fällen stellt die ersuchende Behörde der verdächtigen 

oder beschuldigten Person die Informationen zur Verfügung und unterrichtet die 

ersuchte Behörde hierüber. 

3. Hat die ersuchte Behörde eine Entscheidung über die Ablehnung der Übertragung 

des Strafverfahrens nach Artikel 11 Absatz 1 getroffen, so unterrichtet die 

ersuchende Behörde, sofern dadurch die Vertraulichkeit der Ermittlungen nicht 

gefährdet oder die Ermittlungen anderweitig nicht beeinträchtigt werden, die 

verdächtige oder beschuldigte Person unverzüglich in einer ihr verständlichen 

Sprache über die Entscheidung der ersuchten Behörde, die Übertragung 

abzulehnen, es sei denn, diese Person kann trotz angemessener Bemühungen der 

ersuchenden Behörde nicht aufgefunden oder erreicht werden. Sofern angebracht, 

kann die ersuchende Behörde die ersuchte Behörde bei der Ausführung der in 

diesem Absatz genannten Aufgaben um Unterstützung bitten. 
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4. Befindet sich die verdächtige oder beschuldigte Person im ersuchten Staat, so 

kann die ersuchende Behörde im Falle der Anwendung des Absatzes 3 der 

ersuchten Behörde das in Anhang IV enthaltene ausgefüllte Formblatt 

übermitteln. In solchen Fällen stellt die ersuchte Behörde der verdächtigen oder 

beschuldigten Person die Informationen zur Verfügung und unterrichtet die 

ersuchende Behörde hierüber. 
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Artikel 16 

Dem Opfer zu übermittelnde Informationen 

1. Hat die ersuchte Behörde eine begründete Entscheidung über die Annahme der 

Übertragung des Strafverfahrens nach Artikel 11 Absatz 1 dieser Verordnung 

getroffen, so unterrichtet die ersuchte Behörde, sofern dadurch die Vertraulichkeit 

der Ermittlungen nicht gefährdet oder die Ermittlungen anderweitig nicht 

beeinträchtigt werden, das Opfer, das seinen Wohnsitz im ersuchenden Staat hat 

und die Informationen über das Strafverfahren nach Artikel 6 Absatz 1 der 

Richtlinie 2012/29/EU – in der in nationales Recht umgesetzten Fassung – erhält, 

bzw. falls es sich um eine juristische Person handelt, die im ersuchenden Staat 

niedergelassen ist und nach nationalem Recht diese Informationen erhält, 

unverzüglich in einer für es bzw. sie verständlichen Sprache über die Annahme 

der Übertragung durch die ersuchte Behörde, es sei denn, dieses Opfer kann trotz 

angemessener Bemühungen der ersuchten Behörde nicht aufgefunden oder 

erreicht werden. Die ersuchte Behörde informiert das Opfer auch über sein Recht 

auf einen wirksamen Rechtsbehelf im ersuchten Staat, einschließlich der Fristen 

für diesen Rechtsbehelf. Sofern angebracht, kann die ersuchte Behörde die 

ersuchende Behörde bei der Ausführung der in diesem Absatz genannten 

Aufgaben um Unterstützung bitten. 
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2. Befindet sich das Opfer im ersuchenden Staat, so kann die ersuchte Behörde im 

Falle der Anwendung des Absatzes 1 der ersuchenden Behörde das in Anhang V 

enthaltene ausgefüllte Formblatt übermitteln. In solchen Fällen stellt die 

ersuchende Behörde dem Opfer die Informationen zur Verfügung und unterrichtet 

die ersuchte Behörde hierüber. 

3. Hat die ersuchte Behörde eine Entscheidung über die Ablehnung der Übertragung 

des Strafverfahrens nach Artikel 11 Absatz 1 dieser Verordnung getroffen, so 

unterrichtet die ersuchende Behörde, sofern dadurch die Vertraulichkeit der 

Ermittlungen nicht gefährdet oder die Ermittlungen anderweitig nicht 

beeinträchtigt werden, das Opfer, das seinen Wohnsitz im ersuchenden 

Mitgliedstaat hat und die Informationen über das Strafverfahren nach Artikel 6 

Absatz 1 der Richtlinie 2012/29/EU erhält, bzw. falls es sich um eine juristische 

Person handelt, die im ersuchenden Staat niedergelassen ist und nach nationalem 

Recht diese Informationen erhält, unverzüglich in einer für es bzw. sie 

verständlichen Sprache über die Ablehnung der Übertragung durch die ersuchte 

Behörde, es sei denn, dieses Opfer kann trotz angemessener Bemühungen der 

ersuchenden Behörde nicht aufgefunden oder erreicht werden. 
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Artikel 17 

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 

1. Verdächtige und beschuldigte Personen sowie Opfer haben das Recht, im 

ersuchten Staat gegen eine Entscheidung über die Annahme der Übertragung des 

Strafverfahrens einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 

2. Für die Ausübung des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf vor einem 

Gericht des ersuchten Staats ist dessen nationales Recht maßgeblich. 

3. Die Entscheidung über die Annahme der Übertragung des Strafverfahrens wird 

nach Maßgabe des nationalen Rechts anhand der in Artikel 12 Absätze 1 und 2 

genannten Kriterien geprüft. Soweit ein Ermessen ausgeübt wurde, beschränkt 

sich die Prüfung darauf, zu beurteilen, ob die ersuchte Behörde die Grenzen ihres 

Ermessens offensichtlich überschritten hat. 

Die Frist für die Einlegung eines wirksamen Rechtsbehelfs beträgt höchstens 

15 Tage ab dem Tag des Eingangs der begründeten Entscheidung über die 

Annahme der Übertragung des Strafverfahrens. 
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Wird das Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens nach Abschluss des 

Ermittlungsverfahrens gestellt und gegen die verdächtige oder beschuldigte Person 

wurde Anklage erhoben, so hat die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die 

Entscheidung über die Annahme der Übertragung des Strafverfahrens 

aufschiebende Wirkung. Diese aufschiebende Wirkung berührt nicht die 

Möglichkeit des ersuchten Staates, vorläufige Maßnahmen aufrechtzuerhalten, die 

erforderlich sind, um die Flucht der verdächtigen oder beschuldigten Person zu 

verhindern oder Beweise, Tatwerkzeuge oder Erträge aus Straftaten 

sicherzustellen. 

Die endgültige Entscheidung über den Rechtsbehelf wird unverzüglich und nach 

Möglichkeit innerhalb von 60 Tagen getroffen. 

Die ersuchte Behörde setzt die ersuchende Behörde von dem endgültigen Ergebnis 

des eingelegten Rechtsbehelfs in Kenntnis. Führt der Rechtsbehelf dazu, dass die 

Entscheidung über die Annahme der Übertragung des Strafverfahrens 

aufgehoben wird, so wird das Strafverfahren an die ersuchende Behörde 

zurückverwiesen. 

Dieser Absatz lässt weitere Rechtsbehelfe, die nach nationalem Recht zur 

Verfügung stehen, unberührt. 
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4. Der ersuchte Staat stellt sicher, dass verdächtige oder beschuldigte Personen und 

Opfer das Recht auf Zugang zu allen Unterlagen im Zusammenhang mit der 

Übertragung von Strafverfahren haben, die die Grundlage für die Entscheidung 

über die Annahme einer Übertragung nach dieser Verordnung bildeten und die 

für die wirksame Ausübung ihres Rechts auf einen Rechtsbehelf erforderlich sind. 

Das Recht auf Zugang zu diesen Unterlagen wird nach den Verfahren des 

nationalen Rechts des ersuchten Staates ausgeübt. Dieser Zugang kann 

vorbehaltlich des nationalen Rechts beschränkt werden, wenn er die 

Vertraulichkeit der Ermittlungen gefährden oder die Ermittlungen anderweitig 

beeinträchtigen oder die Sicherheit von Personen gefährden würde. 

Artikel 18 

Zusammenarbeit mit Eurojust und dem Europäischen Justiziellen Netz 

Die ersuchende und die ersuchte Behörde können in jeder Phase des Verfahrens Eurojust oder 

das Europäische Justizielle Netz je nach deren Zuständigkeiten um Unterstützung bitten. 

Insbesondere kann Eurojust gegebenenfalls die in Artikel 11 Absätze 3, 5, 6 und 7, Artikel 12 

Absatz 3, Artikel 14, Artikel 19 Absatz 2 sowie Artikel 21 Absatz 3 genannten Beratungen 

unterstützen. 
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Artikel 19 

Kosten der Übertragung von Strafverfahren 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt die Kosten, die ihm im Zusammenhang mit der Übertragung 

von Strafverfahren in Anwendung dieser Verordnung entstehen. 

2. Würde die Übersetzung der Verfahrensakte und anderer sachdienlicher Unterlagen 

nach Artikel 11 Absätze 3, 5, 6 und 7 erhebliche oder außergewöhnliche Kosten 

verursachen, so kann die ersuchende Behörde der ersuchten Behörde vorschlagen, 

die Kosten zu teilen. Einem solchen Vorschlag ist eine detaillierte Aufschlüsselung 

der der ersuchenden Behörde entstandenen Kosten beizulegen. Nach einem solchen 

Vorschlag konsultieren die ersuchende Behörde und die ersuchte Behörde einander. 

▌ 

Artikel 20 

Benennung der zentralen Behörden 

Jeder Mitgliedstaat kann eine oder mehrere zentrale Behörden benennen, die für die 

administrative Übermittlung und Entgegennahme von Ersuchen um Übertragung von 

Strafverfahren sowie für den sonstigen amtlichen Schriftverkehr im Zusammenhang mit 

solchen Ersuchen zuständig sind. 
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Kapitel 3 

Auswirkungen der Übertragung von Strafverfahren 

Artikel 21 

Wirkungen im ersuchenden Staat 

(1) Bei Eingang der begründeten Entscheidung über die Annahme der Übertragung 

eines Strafverfahrens nach Artikel 11 Absatz 1 oder der endgültigen Entscheidung 

über den Rechtsbehelf nach Artikel 17 wird das Strafverfahren im ersuchenden 

Staat nach nationalem Recht ausgesetzt oder eingestellt, es sei denn, der Fall muss 

der Entscheidung über den Rechtsbehelf zufolge an den ersuchenden Staat 

zurückübertragen werden oder die ersuchende Behörde ist bereits gemäß Artikel 4 

tätig geworden. 
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(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann das Strafverfahren im ersuchenden Staat 

weitergeführt werden, um es der ersuchenden Behörde zu ermöglichen, 

a) die erforderlichen dringlichen Ermittlungs- oder sonstigen 

Verfahrensmaßnahmen, einschließlich Maßnahmen, mit denen die Flucht der 

verdächtigen oder beschuldigten Person verhindert werden soll, oder 

Sicherstellungsentscheidungen zu treffen; 

b) zuvor getroffene Ermittlungs- oder sonstige Verfahrensmaßnahmen, 

einschließlich Maßnahmen, mit denen die Flucht der verdächtigen oder 

beschuldigten Person verhindert werden soll, beizubehalten, die erforderlich 

sind, um eine auf dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI oder einem anderen 

Instrument zur gegenseitigen Anerkennung beruhende Entscheidung zu 

vollstrecken oder einem Rechtshilfeersuchen nachzukommen. 
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(3) Im Anschluss an eine Entscheidung der ersuchten Behörde, die Übertragung des 

Strafverfahrens anzunehmen, arbeiten die ersuchende und die ersuchte Behörde 

so weit wie möglich und im Einklang mit ihrem jeweiligen nationalen Recht 

zusammen, insbesondere wenn nach dem Recht des ersuchten Staates die 

Einhaltung bestimmter Formalitäten und Verfahren, namentlich in Bezug auf die 

Zulässigkeit von Beweismitteln, vorgesehen ist. Die ersuchende und die ersuchte 

Behörde arbeiten auch bei den vor der Überstellung und nach Absatz 2 

getroffenen vorübergehenden Maßnahmen zusammen. 

(4) Ist die Durchführung der nach Absatz 2 getroffenen Maßnahmen abgeschlossen 

oder hat die ersuchte Behörde die erforderlichen Ermittlungs- oder sonstigen 

Verfahrensmaßnahmen ergriffen und sind die von der ersuchenden Behörde nach 

Absatz 2 getroffenen Maßnahmen nicht mehr erforderlich, so wird das 

Strafverfahren im ersuchenden Staat ausgesetzt oder eingestellt. 
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(5) Die ersuchende Behörde kann das Strafverfahren fortsetzen oder wieder aufnehmen, 

wenn die ersuchte Behörde sie von ihrer Entscheidung in Kenntnis setzt, das 

Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, der dem Strafverfahren, für 

das die Übertragung angenommen wurde, einzustellen, es sei denn, diese 

Entscheidung führt nach Prüfung des Sachverhalts nach dem nationalen Recht des 

ersuchten Staates zum Strafklageverbrauch, sodass ein weiteres Strafverfahren 

wegen derselben Tat im ersuchten Staat ausgeschlossen ist. 

(6) Absatz 5 berührt nicht das Recht der Opfer, im ersuchenden Staat ein Strafverfahren 

gegen die verdächtige oder beschuldigte Person anzustrengen oder die 

Wiederaufnahme eines solchen Verfahrens zu beantragen, sofern dies nach dem 

nationalen Recht dieses Staates möglich ist, es sei denn, die Entscheidung der 

ersuchten Behörde, das Strafverfahren einzustellen, führt nach Prüfung des 

Sachverhalts nach dem nationalen Recht des ersuchten Staates zum 

Strafklageverbrauch, sodass ein weiteres Strafverfahren wegen derselben Tat im 

ersuchten Staat ausgeschlossen ist. 
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Artikel 22 

Wirkungen im ersuchten Staat 

(1) Das übertragene Strafverfahren unterliegt dem nationalen Recht des ersuchten 

Staates. 

(2) Maßnahmen, die für die Zwecke des Strafverfahrens oder der von zuständigen 

Behörden im ersuchenden Staat durchgeführten vorbereitenden Untersuchungen 

getroffen werden, ▌ haben im ersuchten Staat die gleiche Gültigkeit, als wären sie 

von den eigenen Behörden rechtmäßig vorgenommen worden, sofern sie nicht gegen 

wesentliche Rechtsgrundsätze des ersuchten Staates verstoßen. Unbeschadet des 

Artikels 12 Absatz 1 Buchstabe d hat jede die Verjährungsfrist unterbrechende 

oder hemmende Maßnahme, sofern sie im ersuchenden Staat rechtsgültig 

vorgenommen wurde, im ersuchten Staat die gleichen Wirkungen, wenn durch 

diese Maßnahme auch die Verjährungsfrist nach dem Recht des ersuchten Staates 

unterbrochen oder gehemmt wird. 
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(3) In Fällen, in denen eine gerichtliche Zuständigkeit nach Artikel 3 vorliegt und ein 

Staat als ersuchter Staat handelt und sich die verdächtige oder beschuldigte 

Person in diesem Staat aufhält, können die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen 

Recht vorsehen, dass eine zuständige Behörde des ersuchten Staates nach Eingang 

des Ersuchens um Übertragung und etwaiger zusätzlicher Informationen gemäß 

dieser Verordnung und vor der Entscheidung über die Annahme der Übertragung 

nach entsprechender Prüfung die erforderlichen Maßnahmen nach seinem 

nationalen Recht ergreifen kann, um die verdächtigte oder beschuldigte Person 

festzunehmen oder sicherzustellen, dass diese in seinem Hoheitsgebiet verbleibt, 

oder andere erforderliche vorübergehende Maßnahmen wie 

Sicherstellungsmaßnahmen ergreifen kann, bis eine Entscheidung über die 

Annahme der Übertragung des Strafverfahrens ergangen ist. 

(4) Die Entscheidung, die verdächtige oder beschuldigte Person festzunehmen, wird 

gemäß Absatz 3 von derselben Behörde getroffen, die dafür zuständig wäre, diese 

Maßnahme in einem ähnlichen innerstaatlichen Fall zu ergreifen, und unterliegt 

den nach nationalem Recht für solche Maßnahmen geltenden Garantien, 

einschließlich der gerichtlichen Aufsicht und der Fristen für die 

Untersuchungshaft. 
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(5) Von der ersuchenden Behörde übermittelte Beweise dürfen in einem Strafverfahren 

im ersuchten Staat nicht allein deshalb für unzulässig erklärt werden, weil die 

Beweise in einem anderen Mitgliedstaat erhoben wurden. Die im ersuchenden Staat 

erhobenen Beweise können in Strafverfahren im ersuchten Staat verwendet werden, 

sofern die Zulässigkeit dieser Beweise mit dem nationalen Recht des ersuchten 

Staates in Einklang steht. Die Befugnis des Gerichts zur freien Beweiswürdigung 

wird durch diese Verordnung nicht berührt. 

(6) Wird im ersuchten Staat eine Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßregel der 

Besserung und Sicherung verhängt, so werden alle im ersuchenden Staat verbüßten 

Haftzeiten, die im Zusammenhang mit dem übertragenen Strafverfahren verhängt 

wurden, auf die Gesamtdauer der Haft angerechnet, die im ersuchten Staat infolge 

der Verhängung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der 

Besserung und Sicherung zu verbüßen ist. Zu diesem Zweck übermittelt die 

ersuchende Behörde der ersuchten Behörde alle Angaben zur Dauer der Haft der 

verdächtigen oder beschuldigten Person im ersuchenden Staat. 
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(7) Kann ein Strafverfahren sowohl im ersuchenden als auch im ersuchten Staat nur 

aufgrund einer Anzeige eingeleitet werden, so ist eine im ersuchenden Staat erstattete 

Anzeige auch im ersuchten Staat gültig. 

(8) Die Straftat wird mit der nach dem Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Strafe 

geahndet, sofern dieses Recht nichts anderes bestimmt. Die ersuchte Behörde kann 

nach geltendem nationalen Recht die im Recht des ersuchenden Staates vorgesehene 

Höchststrafe berücksichtigen, sofern die Straftat im Hoheitsgebiet des ersuchenden 

Staates begangen wurde und dies für die beschuldigte Person günstiger ist. Beruht 

die gerichtliche Zuständigkeit ausschließlich auf Artikel 3, so darf die im ersuchten 

Staat verhängte Strafe nicht strenger sein als die im Recht des ersuchenden Staates 

vorgesehene Höchststrafe. 
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Artikel 23  

Von der ersuchten Behörde zu übermittelnde Informationen 

Die ersuchte Behörde oder gegebenenfalls eine andere zuständige Behörde unterrichtet die 

ersuchende Behörde über die Einstellung des Strafverfahrens oder über die am Ende des 

Strafverfahrens ergangene Entscheidung, einschließlich der Angabe, ob diese Entscheidung 

nach Prüfung des Sachverhalts nach dem nationalen Recht des ersuchten Staates zum 

Strafklageverbrauch führt, sodass ein weiteres Strafverfahren wegen derselben Tat in diesem 

Staat ausgeschlossen ist, und leitet ihr Informationen zur endgültigen Vollstreckung der 

verhängten Strafe und sonstige Informationen von wesentlichem Wert weiter. Sie übermittelt 

der ersuchenden Behörde eine Kopie der am Ende des Strafverfahrens ergangenen 

rechtskräftigen schriftlichen Entscheidung. 

Diese Informationen und die rechtskräftige Entscheidung werden einschließlich einer 

Übersetzung zumindest ihrer wesentlichen Bestandteile in eine Amtssprache des 

ersuchenden Staates oder in eine andere Sprache, die der ersuchende Staat nach Artikel 32 

Absatz 1 Buchstabe d akzeptiert, übermittelt. 
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Kapitel 4  

Kommunikationsmittel 

Artikel 24  

Kommunikationsmittel 

(1) Die Kommunikation nach dieser Verordnung, einschließlich des Austauschs des 

Formblatts für das Ersuchen und sonstiger Formulare in den Anhängen, der 

Entscheidung nach Artikel 11 Absatz 1 und anderer Unterlagen nach Artikel 11 

Absatz 5 zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde und unter 

Einschaltung der zentralen Behörden, sofern ein Mitgliedstaat nach Artikel 20 eine 

zentrale Behörde benannt hat, sowie mit Eurojust erfolgt nach Artikel 3 der 

Verordnung (EU) 2023/2844. 

(2) Für über das dezentrale IT-System übermittelte Informationen gelten Artikel 7 

Absätze 1 und 2 sowie die Artikel 8 und 14 der Verordnung (EU) 2023/2844 mit 

Vorschriften für elektronische Signaturen und elektronische Siegel, die 

Rechtswirkung elektronischer Dokumente und den Datenschutz. 
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(3) Die Beratungen nach Artikel 11 Absatz 7 und Artikel 14 zwischen der ersuchenden 

und der ersuchten Behörde und unter Einschaltung der zentralen Behörden, sofern 

ein Mitgliedstaat nach Artikel 20 eine zentrale Behörde benannt hat, sowie mit 

Eurojust können unter Verwendung aller geeigneten Kommunikationsmittel, auch 

über das dezentrale IT-System, erfolgen. 

Artikel 25  

Einrichtung eines dezentralen IT-Systems 

(1) Die Kommission nimmt Durchführungsrechtsakte zur Einrichtung des dezentralen 

IT-Systems für die Zwecke dieser Verordnung an, in denen Folgendes festgelegt 

wird: 

a) die technischen Spezifikationen für die Methoden zur elektronischen 

Kommunikation für die Zwecke des dezentralen IT-Systems, 
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b) die technischen Spezifikationen für die Kommunikationsprotokolle, 

c) die Informationssicherheitsziele und entsprechende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung von Mindeststandards für die Informationssicherheit und eines 

hohen Cybersicherheitsniveaus bei der Verarbeitung und Übermittlung von 

Informationen im dezentralen IT-System, 

d) die Mindestverfügbarkeitsziele und mögliche damit verbundene technische 

Anforderungen an die Leistungen des dezentralen IT-Systems, 

e) ▌ digitale Verfahrensstandards im Sinne des Artikels 3 Nummer 9 der 

Verordnung (EU) 2022/850 des Europäischen Parlaments und des Rates34. 

(2) Die Durchführungsrechtsakte nach Absatz 1 werden gemäß dem in Artikel 31 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Durchführungsrechtsakte nach Absatz 1 werden bis zum ... [zwei Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] erlassen. 

                                                
34 Verordnung (EU) 2022/850 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2022 über ein EDV-System für den grenzüberschreitenden elektronischen 
Datenaustausch im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und 
Strafsachen (e‑CODEX-System) und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1726 (ABl. L 150 vom 1.6.2022, S. 1). 
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Artikel 26  

Referenzimplementierungssoftware 

(1) Die Kommission ist für die Erstellung, Zugänglichkeit, Pflege und Entwicklung 

einer Referenzimplementierungssoftware zuständig, für deren Einsatz als Back-End-

System sich die Mitgliedstaaten anstelle eines nationalen IT-Systems entscheiden 

können. Die Erstellung, Pflege und Entwicklung der 

Referenzimplementierungssoftware werden aus dem Gesamthaushalt der Union 

finanziert. 

(2) Eurojust kann die in Absatz 1 genannte Referenzimplementierungssoftware ebenfalls 

verwenden. 

(3) Die Kommission übernimmt die unentgeltliche Bereitstellung, Pflege und 

Unterstützung der Referenzimplementierungssoftware. 

(4) Die Referenzimplementierungssoftware bietet eine gemeinsame Schnittstelle für 

die Kommunikation mit anderen nationalen IT-Systemen. 
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Artikel 27  

Kosten des dezentralen IT-Systems 

(1) Jeder Mitgliedstaat und jede Stelle, der bzw. die einen autorisierten e‑CODEX-

Zugangspunkt im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2022/850 

betreibt, trägt die Kosten der Installation, des Betriebs und der Instandhaltung der 

Zugangspunkte des unter seiner bzw. ihrer Verantwortung stehenden dezentralen 

IT-Systems ▌. 

(2) Jeder Mitgliedstaat und jede Stelle, der bzw. die einen autorisierten e-CODEX-

Zugangspunkt im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2022/850 

betreibt, trägt die Kosten der Einrichtung und Anpassung seiner bzw. ihrer 

einschlägigen nationalen oder gegebenenfalls anderer IT-Systeme zur Herstellung 

der Interoperabilität mit den Zugangspunkten sowie die Kosten der Verwaltung, des 

Betriebs und der Instandhaltung dieser Systeme. 
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(3) Eurojust trägt die Kosten der Installation, des Betriebs und der Instandhaltung der 

Komponenten des dezentralen IT-Systems, für die es zuständig ist. 

(4) Eurojust trägt die Kosten der Einrichtung und Anpassung seines 

Fallbearbeitungssystems zur Herstellung der Interoperabilität mit den 

Zugangspunkten sowie die Kosten der Verwaltung, des Betriebs und der 

Instandhaltung dieses Systems. 

▌ 

Artikel 28  

Statistiken 

(1) Die Mitgliedstaaten erheben regelmäßig umfassende statistische Daten, damit die 

Kommission die Anwendung dieser Verordnung überwachen kann. Die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten führen diese Statistiken und übermitteln sie jedes Jahr 

der Kommission. Sie dürfen die für die Erstellung der Statistiken erforderlichen 

personenbezogenen Daten verarbeiten. ▌ 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Statistiken enthalten Folgendes: 

a) die Zahl der Ersuchen um Übertragung von Strafverfahren, einschließlich der 

Kriterien für das Ersuchen um Übermittlung, je ersuchenden Staat, 

b) die Zahl der angenommenen und der abgelehnten Übertragungen von 

Strafverfahren, einschließlich der Gründe für die Ablehnung, je ersuchten 

Staat, 

c) die Dauer der Übermittlung der Informationen über die Entscheidung, ob die 

Übertragung des Strafverfahrens angenommen oder abgelehnt wird, 

(3) Die Statistiken nach Absatz 1 können, sofern auf zentraler Ebene in dem 

betreffenden Mitgliedstaat verfügbar, Folgendes umfassen: 

a) die Zahl der Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen, die nach der 

Annahme der Übertragung eines Strafverfahrens nicht weitergeführt 

wurden, 
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b) die Zahl der Rechtsbehelfe, die gegen die Entscheidungen über die Annahme 

der Übertragung von Strafverfahren eingelegt wurden, einschließlich der 

Angabe, ob der Rechtsbehelf von einer verdächtigen oder beschuldigten 

Person oder von einem Opfer eingelegt wurde, und die Zahl der erfolgreich 

angefochtenen Entscheidungen, 

c) vier Jahre nach Inkrafttreten der in Artikel 25 Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakte die Kosten nach Artikel 27 Absatz 2. 

(4) Die Referenzimplementierungssoftware und das nationale Back-End-System – 

soweit es dafür ausgerüstet ist – erfassen die unter Absatz 2 genannten Daten durch 

entsprechende Programmierung und übermitteln sie jedes Jahr der Kommission. 
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(5) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Statistiken werden ab dem ... [ein Jahr 

nach Geltungsbeginn der Verordnung] übermittelt. 

(6) Die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Statistiken werden innerhalb von zwei 

Jahren nach Erlass der in Artikel 25 genannten Durchführungsrechtsakte über 

das gemäß dem genannten Artikel eingerichtete dezentrale IT-System erhoben. 

Solange das dezentrale IT-System noch nicht betriebsbereit ist und daher die in 

Absatz 2 dieses Artikels genannten Statistiken nicht automatisch erhoben werden, 

müssen diese Statistiken nur übermittelt werden, wenn sie auf zentraler Ebene in 

dem betreffenden Mitgliedstaat verfügbar sind. 

Artikel 29  

Änderung des Formblatts für das Ersuchen und sonstiger Formulare 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge zu erlassen, um das Formblatt für das Ersuchen und sonstige 

Formulare zu aktualisieren oder technische Änderungen daran vorzunehmen. Diese 

Änderungen stehen im Einklang mit dieser Verordnung und berühren diese nicht. 
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Artikel 30  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 29 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ... [Tag des Geltungsbeginns dieser 

Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 29 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss ▌ angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der nach Artikel 29 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 31 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird für die Zwecke des Artikels 25 von einem Ausschuss 

unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 32 

Mitteilungen 

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum ... [Tag des Geltungsbeginns dieser 

Verordnung] Folgendes mit: 

a) die Behörden, die nach ihrem nationalen Recht gemäß Artikel 2 Nummern 3 

und 4 für die Ausstellung und/oder die Validierung und Durchführung von 

Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens zuständig sind, 
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b) Angaben über die anderen Behörden, wenn der Mitgliedstaat die 

Möglichkeit nach Artikel 2 Nummer 4 Unterabsatz 2 in Anspruch nimmt, 

c) die Angaben zu der oder den bezeichneten zentralen Behörden, wenn der 

Mitgliedstaat die Möglichkeit nach Artikel 20 in Anspruch nehmen möchte, 

d) die Sprachen, die für Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens, für die 

Übermittlung sachdienlicher Informationen und für jegliche Kommunikation 

zwischen den Behörden, wenn sie als ersuchende oder ersuchte Staaten 

handeln, akzeptiert werden. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission jede Aktualisierung der nach Absatz 1 

bereitgestellten Angaben mit. 

Die Kommission sorgt dafür, dass die Angaben nach Absatz 1 im unbeschränkten 

Bereich der Website des ▌ Europäischen Justiziellen Netzes öffentlich zugänglich 

gemacht und auf dem neuesten Stand gehalten werden. 
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Artikel 33 

Verhältnis zu völkerrechtlichen Übereinkünften und anderen internationalen Vereinbarungen 

(1) Unbeschadet ihrer Anwendung zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten ersetzt 

diese Verordnung im Rahmen ihres Geltungsbereichs ab dem ... [Tag des 

Geltungsbeginns dieser Verordnung] die entsprechenden Bestimmungen des 

Europäischen Übereinkommens über die Übertragung der Strafverfolgung vom 

15. Mai 1972 und des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in 

Strafsachen vom 20. April 1959, die zwischen den durch diese Verordnung 

gebundenen Mitgliedstaaten gelten. 

(2) Über diese Verordnung hinaus dürfen die Mitgliedstaaten nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung nur insoweit bilaterale oder multilaterale Übereinkünfte oder 

Vereinbarungen mit anderen Mitgliedstaaten schließen oder weiterhin anwenden, als 

diese Übereinkünfte oder Vereinbarungen die Möglichkeit bieten, die Ziele dieser 

Verordnung weiter zu fördern, und zu einer Vereinfachung oder weiteren 

Erleichterung der Verfahren für die Übertragung von Strafverfahren beitragen, und 

sofern das in dieser Verordnung niedergelegte Schutzniveau gewahrt ist. 
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(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten den Rat und die Kommission bis zum [Tag des 

Geltungsbeginns dieser Verordnung] über Übereinkünfte und Vereinbarungen im 

Sinne des Absatzes 2, die sie weiterhin anwenden wollen. Die Mitgliedstaaten 

unterrichten die Kommission ferner innerhalb von drei Monaten nach 

Unterzeichnung über neue Übereinkünfte oder Vereinbarungen im Sinne des 

Absatzes 2. 

Artikel 34 

Berichterstattung 

Spätestens ... [sechs Jahre nach dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor, der sich auf die 

von den Mitgliedstaaten nach Artikel 28 Absatz 1 übermittelten und von der Kommission 

erhobenen Angaben stützt. 
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Artikel 35 

Übergangsbestimmungen 

Diese Verordnung gilt für Ersuchen, die am oder nach dem ... [Tag des Geltungsbeginns 

dieser Verordnung] übermittelt werden. Ersuchen um Übertragung von Strafverfahren, die 

vor dem ... [Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung] eingehen, unterliegen weiterhin 

den bestehenden Rechtsinstrumenten für die Übertragung von Strafverfahren. 

Bevor die Verpflichtung nach Artikel 24 Absatz 1 anwendbar wird, erfolgt die 

Kommunikation zwischen ersuchenden und ersuchten Behörden und gegebenenfalls unter 

Einschaltung der zentralen Behörden sowie mit Eurojust nach dieser Verordnung auf 

geeignete alternative Weise, wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, für einen 

raschen, sicheren und zuverlässigen Informationsaustausch zu sorgen. 
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Artikel 36 

Inkrafttreten und Geltung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... [ersten Tag des Monats, der auf den Zeitraum von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung folgt]. 

Die Verpflichtung der zuständigen Behörden, für die Kommunikation nach dieser 

Verordnung das dezentrale IT-System zu verwenden, gilt ab dem ersten Tag des Monats, der 

auf den Zeitraum von zwei Jahren nach dem Erlass der in Artikel 25 genannten 

Durchführungsrechtsakte folgt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin 
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ANHANG I 
FORMBLATT FÜR DAS ERSUCHEN UM ÜBERTRAGUNG EINES 

STRAFVERFAHRENS 

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

 
Zweck dieses Formblatts ist es, 
☐ Konsultationen über die mögliche Übertragung eines Strafverfahrens durchzuführen; 
☐ um Übertragung eines Strafverfahrens zu ersuchen. 
 
Abschnitt A: Beteiligte Behörden 
 
Ersuchender Staat: ................................................................................................................... 
Ersuchende Behörde: 
....................................................................................................................... 
Ersuchter Staat: 
.............................................................................................................................. 
Ersuchte Behörde: ........................................................................................................................ 
Behörde im ersuchten Staat, die vor diesem Ersuchen konsultiert wurde (falls zutreffend): 
………………………………………………………....………………………………………
…… 
 
Abschnitt B: Identität der verdächtigen oder beschuldigten Person 
 
1. Identität der verdächtigen oder beschuldigten Person 
 
☐ Die Identität der betreffenden Person ist noch nicht bekannt 
☐ Die Identität der betreffenden Person ist bekannt 
 
Falls die Identität der verdächtigen oder beschuldigten Person bereits bekannt ist: 
Geben Sie, soweit bekannt, alle Informationen zur Identität der verdächtigen oder 
beschuldigten Person an. Wenn mehr als eine Person betroffen ist, machen Sie die Angaben 
bitte zu jeder Person34. 
i) Im Falle natürlicher Personen: 
Nachname: ...............................................................................................................................  
Vorname(n): .............................................................................................................................  
Ggf. sonstige relevante Namen: ................................................................................................  
Ggf. Aliasnamen:......................................................................................................................  
Geschlecht: ...............................................................................................................................  
Staatsangehörigkeit: .................................................................................................................  
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: ........................................  
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
                                                
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
34 Im elektronischen Formblatt für das Ersuchen könnte ein Aufklappmenü vorgesehen 

werden, das unterschiedliche Eingaben für jede der verdächtigen oder beschuldigten 
Personen ermöglicht. 
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 .................................................................................................................................................  
Geburtsdatum: ..........................................................................................................................  
Geburtsort: ...............................................................................................................................  
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: 
 .................................................................................................................................................  
Arbeitsplatz (einschließlich Kontaktdaten): ........................ 
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer): 
…………………………………………………………. 
Sprache(n), die die Person versteht: .......................................…. 
Sonstige relevante Informationen: 
……………………………………………………………………… 
Beschreiben Sie bitte die derzeitige Stellung der betroffenen Person im Verfahren: 
☐ Verdächtige Person 
☐ Beschuldigte Person 
☐ Die verdächtige oder beschuldigte Person wurde von den zuständigen Behörden davon in 
Kenntnis gesetzt, dass sie einer Straftat verdächtig oder beschuldigt ist. 
☐ Die verdächtige oder beschuldigte Person wurde von den zuständigen Behörden nicht 
davon in Kenntnis gesetzt, dass sie einer Straftat verdächtig oder beschuldigt ist. 
☐ Gegen die verdächtige oder beschuldigte Person wurde in dem einschlägigen 
Strafverfahren Anklage erhoben. 
☐ Der verdächtigen oder beschuldigten Person wurde für die Zwecke dieses Strafverfahrens 
im folgenden Zeitraum die persönliche Freiheit entzogen: von....................... bis .................... 
(TT/MM/JJJJ). 
 
ii) Im Falle juristischer Personen: 
Name: .......................................................................................................................................  
Rechtsform der juristischen Person: ..........................................................................................  
Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 
 .................................................................................................................................................  
Eingetragener Sitz: ...................................................................................................................  
Registernummer: ......................................................................................................................  
Anschrift der juristischen Person: .............................................................................................  
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer): ....................................................................  
Name des Vertreters der juristischen Person: ............................................................................  
Sonstige relevante Informationen:.............................................................................................  
Beschreiben Sie bitte die derzeitige Stellung der betroffenen Person im Verfahren: 
☐ Verdächtige Person 
☐ Beschuldigte Person 
☐ Die betreffende Person wurde von den zuständigen Behörden davon in Kenntnis gesetzt, 
dass sie einer Straftat verdächtig oder beschuldigt ist. 
☐ Die betreffende Person wurde von den zuständigen Behörden nicht davon in Kenntnis 
gesetzt, dass sie einer Straftat verdächtig oder beschuldigt ist. 
☐ Gegen die betreffende Person wurde in dem einschlägigen Strafverfahren Anklage 
erhoben. 
 
2. Stellungnahme der verdächtigen oder beschuldigten Person: 
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☐ Die verdächtige oder beschuldigte Person hat die Einleitung des Verfahrens für die 
Übertragung des Strafverfahrens vorgeschlagen. 
☐ Die verdächtige oder beschuldigte Person wurde von der geplanten Übertragung 
unterrichtet. 
☐ Die verdächtige oder beschuldigte Person wurde nicht von der geplanten Übertragung 
unterrichtet/es wurde keine Stellungnahme der verdächtigen oder beschuldigten Person 
eingeholt, weil 

☐ dies die Vertraulichkeit gefährdet oder anderweitig die Ermittlungen beeinträchtigt 
hätte; 
☐ die Person trotz angemessener Bemühungen nicht aufgefunden oder erreicht 
werden konnte. 

☐ Die verdächtige oder beschuldigte Person hat zu der geplanten Übertragung Stellung 
genommen. Die Stellungnahme ist diesem Ersuchen beigefügt (siehe Anlage). 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……….. 
☐ Die verdächtige oder beschuldigte Person hat zu der geplanten Übertragung keine Stellung 
genommen. 
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Abschnitt C: Identität des Opfers/der Opfer35: 
 
1. Geben Sie, soweit bekannt, alle Informationen zur Identität des Opfers an. Wenn mehr als 
eine Person betroffen ist, machen Sie die Angaben bitte zu jeder Person. 
 
i) Im Falle natürlicher Personen: 
Nachname: ...............................................................................................................................  
Vorname(n): .............................................................................................................................  
Geschlecht: ...............................................................................................................................  
Staatsangehörigkeit: .................................................................................................................  
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: ........................................  
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
 .................................................................................................................................................  
Geburtsdatum: ..........................................................................................................................  
Geburtsort: ...............................................................................................................................  
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift, falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: 
 .................................................................................................................................................  
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer): 
…………………………………………………………. 
Sprache(n), die die Person versteht: ............................ 
Sonstige relevante Informationen: 
……………………………………………………………………… 
 
ii) Im Falle juristischer Personen: 
Name: .......................................................................................................................................  
Rechtsform der juristischen Person: ..........................................................................................  
Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 
 .................................................................................................................................................  
Eingetragener Sitz: ...................................................................................................................  
Registernummer: ......................................................................................................................  
Anschrift der juristischen Person: .............................................................................................  
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer): ....................................................................  
Name des Vertreters der juristischen Person: ............................................................................  
Sonstige relevante Informationen: 
……………………………………………………………………… 
 
2. Stellungnahme des Opfers 
 
☐ Ein oder mehrere Opfer haben die Einleitung des Verfahrens für die Übertragung des 
Strafverfahrens vorgeschlagen. 
☐ Ein oder mehrere Opfer, die ihren Wohnsitz im ersuchenden Staat haben und gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2012/29/EU beantragt haben – bzw. falls es sich um eine 
juristische Person handelt, die im ersuchenden Staat niedergelassen ist und nach nationalem 
Recht beantragt hat –, Informationen über das Strafverfahren zu erhalten, wurden von der 
geplanten Übertragung unterrichtet. 
☐ Ein oder mehrere Opfer, die ihren Wohnsitz im ersuchenden Staat haben und gemäß 
                                                
35 Im elektronischen Formblatt könnte ein Aufklappmenü vorgesehen werden, falls 

mehr als ein Opfer betroffen ist. 
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Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2012/29/EU beantragt haben – bzw. falls es sich um eine 
juristische Person handelt, die im ersuchenden Staat niedergelassen ist und nach nationalem 
Recht beantragt hat –, Informationen über das Strafverfahren zu erhalten, wurden nicht von 
der geplanten Übertragung unterrichtet, weil 
☐ dies die Vertraulichkeit gefährdet oder anderweitig die Ermittlungen beeinträchtigt hätte; 
☐ ein oder mehrere Opfer zu der geplanten Übertragung Stellung genommen haben. Die 
Stellungnahme ist diesem Ersuchen beigefügt (siehe Anlage). 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
☐ Keines der Opfer hat zu der geplanten Übertragung Stellung genommen. 
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Abschnitt D: Zusammenfassung des Sachverhalts und rechtliche Würdigung 
 
1. Beschreibung des Verhaltens, das die Straftat(en) darstellt, auf die sich das Ersuchen bezieht, und 
Zusammenfassung des zugrunde liegenden Sachverhalts: .........................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
2. Stadium des Verfahrens: 
☐ Ermittlungen/Strafverfolgung 
☐ Gerichtsverhandlung 
2.1. Bitte machen Sie nähere Angaben zum Fortgang der Ermittlungen/Strafverfolgung oder des 
Gerichtsverfahrens: 
…............................................................................................................................ ........................ 
3. Art und rechtliche Einstufung der Straftat(en), auf die sich das Ersuchen bezieht, einschließlich 
Informationen über die Höchststrafe für die betreffende(n) Straftat(en) im ersuchenden Staat und der 
einschlägigen Bestimmungen in Bezug auf Strafen: 
........................................................................................................................................................ 
5. Informationen über jede die Verjährungsfrist unterbrechende oder hemmende Maßnahme: 
…............................................................................................................................ ......................... 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Abschnitt E: Informationen über das Verfahren im ersuchenden Staat 
 
1. Sämtliche Ermittlungsmaßnahmen oder sonstigen Verfahrenshandlungen des ersuchenden 
Staats: 
A) Maßnahmen, mit denen die Flucht der verdächtigen oder beschuldigten Person 
verhindert werden soll oder sonstige präventive Maßnahmen (bitte beschreiben): 
................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
B) Sicherstellungsentscheidungen: 
……………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
C) Ermittlungsmaßnahmen (bitte beschreiben): 
…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………
…… 

 

2. Informationen über die erhobenen Beweise: 

Im Laufe des Strafverfahrens im ersuchenden Staat wurden folgende Materialien und 
Unterlagen gesammelt (bitte beschreiben): 

…………………………………………………………………………………………………
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…… 

…………………………………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Abschnitt F: Gründe für das Ersuchen 

 

1. Gründe für das Ersuchen, einschließlich einer Begründung für die Erforderlichkeit und 
Angemessenheit der Übertragung und einer Bewertung der Auswirkungen der Übertragung 
auf die Rechte der verdächtigen oder beschuldigten Person und des Opfers: 
………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

2. Kriterien für das Ersuchen um Übertragung eines Strafverfahrens: 

 

☐ Die Straftat ist ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates begangen 
worden, oder der Großteil der Auswirkungen der Straftat oder ein wesentlicher Teil des 
Schadens, die Tatbestandsmerkmale der Straftat oder Teil davon sind, ist im Hoheitsgebiet 
des ersuchten Staates eingetreten. 

☐ Eine oder mehrere der verdächtigen oder beschuldigten Personen besitzen die 
Staatsangehörigkeit des ersuchten Staates oder haben dort ihren Wohnsitz. 

☐ Eine oder mehrere der verdächtigen oder beschuldigten Personen halten sich im ersuchten 
Staat auf, und dieser Staat verweigert die Übergabe dieser Personen an den ersuchenden Staat 
auf der Grundlage entweder 1) von Artikel 4 Nummer 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI 
oder 2) von Artikel 4 Nummer 3 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI, wenn diese 
Verweigerung nicht auf einer gegen diese Person aufgrund derselben Straftat ergangenen 
rechtskräftigen Entscheidung beruht, die einer weiteren Strafverfolgung entgegensteht, oder 
3) von Artikel 4 Nummer 7 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI. 

☐ Eine oder mehrere der verdächtigen oder beschuldigten Personen halten sich im ersuchten 
Staat auf, und dieser Staat verweigert die Übergabe dieser Personen, gegen die ein 
Europäischer Haftbefehl ergangen ist, sofern er feststellt, dass ausnahmsweise aufgrund 
konkreter und objektiver Anhaltspunkte Grund zu der Annahme besteht, dass die Übergabe 
unter den besonderen Umständen des Einzelfalls eine offensichtliche Verletzung eines in 
Artikel 6 EUV und in der Charta verankerten einschlägigen Grundrechts zur Folge hätte. 

☐ Die meisten für die Ermittlungen relevanten Beweismittel befinden sich im ersuchten Staat, 
oder die meisten relevanten Zeugen haben ihren Wohnsitz im ersuchten Staat. 

☐ Im ersuchten Staat ist wegen desselben oder eines anderen Sachverhalts ein Strafverfahren 
gegen die verdächtige oder beschuldigte Person anhängig. 

☐ Im ersuchten Staat ist wegen desselben oder teilweise desselben oder eines damit 
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verbundenen Sachverhalts ein Strafverfahren gegen andere Personen anhängig. 

☐ Eine oder mehrere der verdächtigen oder beschuldigten Personen verbüßen eine 
freiheitsentziehende Strafe im ersuchten Staat oder sollen sie dort verbüßen. 

☐ Durch die Vollstreckung der Strafe im ersuchten Staat verbessern sich wahrscheinlich die 
Aussichten auf Resozialisierung der verurteilten Person, oder die Vollstreckung des Urteils im 
ersuchten Staat erweist sich aus anderen Gründen als zweckmäßig. 

☐ Eines oder mehrere Opfer sind Staatsangehörige des ersuchten Staates oder haben dort 
ihren Wohnsitz. Opfer im Kindesalter sind gebührend zu berücksichtigen. 

☐ Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten haben ein Einvernehmen über die 
Konzentration der Strafverfahren in einem einzigen Mitgliedstaat erzielt. 

☐ weitere Gründe (bitte angeben): .............................. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………… 
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Abschnitt G: Zusätzliche Informationen und Ersuchen (falls zutreffend) 
 
1. Machen Sie gegebenenfalls Angaben zu früheren Europäischen Haftbefehlen, Europäischen 
Ermittlungsanordnungen oder anderen Amtshilfeersuchen: 
........................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. Ggf. sonstige zusätzliche Informationen: ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. Geben Sie besondere Bedingungen für die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen 
Daten an, die von der ersuchten Behörde einzuhalten sind (Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr): 
………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. Anlagen: ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Abschnitt H: Angaben zu der Behörde, die das Ersuchen gestellt hat sowie – sofern zutreffend – der 
benannten zentralen Behörde 
 
1. Name der Behörde, die das Ersuchen gestellt hat: 
……………………………………………..…… 
Name des Vertreters/Ansprechpartners: …………………………………………….……………… 
Aktenzeichen: 
…………………………………………………………………………………………… 
Anschrift: .................................................................................................................................  
Telefonnummer: (Landesvorwahl) (Gebiets-/Ortsvorwahl) .......................................................  
E-Mail-Adresse: .......................................................................................................................  
Sprachen, in denen mit der ersuchenden Behörde kommuniziert werden kann: 
 .................................................................................................................................................  
 
2. Kontaktdaten der Personen, die wegen zusätzlicher Informationen oder praktischer Vorkehrungen 
für die Übermittlung von Beweismitteln kontaktiert werden können, falls von den Angaben oben 
abweichend: 
Name/Funktion/Organisation: ...................................................................................................  
Anschrift: .................................................................................................................................  
E-Mail-Adresse: .......................................................................................................................  
Telefonnummer: ……………………………………………………………………………… 
 
3. Zentrale Behörde (sofern zutreffend) 
Name/Funktion/Organisation: ...................................................................................................  
Anschrift: .................................................................................................................................  
E-Mail-Adresse: .......................................................................................................................  
Telefonnummer: ……………………………………………………………………………… 
4. Sprachen, in denen mit der ersuchenden Behörde kommuniziert werden kann: 
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 .................................................................................................................................................  
 
Elektronische Signatur:36 
 
 

                                                
36 Im Einklang mit Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 2023/2844. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2844;Year2:2023;Nr2:2844&comp=


 

 266 

Abschnitt I: Angaben zu der Justizbehörde des ersuchenden Staats, die das Ersuchen validiert 
hat (falls zutreffend) 
1. Name der validierenden Behörde: 
…………………………………..……………………..…… 
Name des Vertreters/Ansprechpartners: 
…………………………………………….……………… 
Aktenzeichen: 
…………………………………………………………………………………………… 
Anschrift: .................................................................................................................................  
Telefonnummer: (Landesvorwahl) (Gebiets-/Ortsvorwahl) .......................................................  
E-Mail-Adresse: .......................................................................................................................  
Sprachen, in denen mit der validierenden Behörde kommuniziert werden kann: 
 .................................................................................................................................................  
 
2. Geben Sie bitte an, welche Behörde Hauptansprechpartner für den ersuchten Staat sein soll: 
☐ ersuchende Behörde 
☐ validierende Behörde 
 

Elektronische Signatur: 
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ANHANG II 

Formblatt gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

Zweck dieses Formblatts ist es, Sie um Unterstützung zu bitten, um die 

verdächtige/beschuldigte Person darüber zu unterrichten, dass ein Ersuchen um 

Übertragung des Strafverfahrens geplant ist, und um die Stellungnahme der 

verdächtigen/beschuldigten Person einzuholen. Bitte senden Sie das ausgefüllte 

Formblatt zurück. 

I. Zuständige Behörden 

Ersuchender Staat: .................................................................................................................. 
Ersuchende Behörde: ................................................................................................................... 

Aktenzeichen im ersuchenden Staat: 
.............................................................................................. 

Ersuchter Staat: ................................................................................................................... 
Ersuchte Behörde: ................................................................................................................... 

Informationen über entsprechende/parallele Strafverfahren im ersuchten Staat, sofern 
verfügbar: 
………………………………………………………...................................................................
.... 

Behörde im ersuchten Staat, die vor dem Erhalt dieses Ersuchens um Unterstützung 
konsultiert wurde, (falls zutreffend): 
………………………………………………………....………………………………………
…… 

 
II. Identität der verdächtigen/beschuldigten Person 

 
i) Im Falle natürlicher Personen: 
Nachname: ...............................................................................................................................  
Vorname(n): .............................................................................................................................  
Ggf. sonstige relevante Namen: ................................................................................................  
Ggf. Aliasnamen:......................................................................................................................  
Geschlecht: ...............................................................................................................................  
Staatsangehörigkeit: .................................................................................................................  
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: ........................................  
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
 .................................................................................................................................................  
Geburtsdatum: ..........................................................................................................................  
                                                
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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Geburtsort: ...............................................................................................................................  
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Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: 
 .................................................................................................................................................  
Arbeitsplatz (einschließlich Kontaktdaten), falls verfügbar: 
…………………………………………… 
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
………………………………………… 
Ggf. Sprache(n), die die Person versteht: ………………………………………….. 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
………………………………………………………… 
 
ii) Im Falle eines gesetzlichen Vertreters (falls vorhanden; wenn es aufgrund des Alters, der 
körperlichen oder der geistigen Verfassung der verdächtigen/beschuldigten Person als 
notwendig erachtet wird): 
Nachname:
 ……………………………………………………………………………………… 
Vorname(n): …………………………………………………………………………………...
  
Ggf. sonstige relevante Namen: ………………………………………………………….  
Staatsangehörigkeit: 
…………………………………………………………………………………….  
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: 
………………………………………  
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
………………  
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………  
Geburtsort: …………………………………………………………………………… 
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: ………… 
…………………………………………………………………………………………………...
  
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
…………………………………………………. 
Ggf. Sprache(n), die die Person versteht: …………………………………………… 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
……………………………………………………. ….. 
 
iii) Im Falle juristischer Personen: 
Name: .......................................................................................................................................  
Rechtsform der juristischen Person: ..........................................................................................  
Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 
 .................................................................................................................................................  
Eingetragener Sitz: ...................................................................................................................  
Registernummer: ......................................................................................................................  
Anschrift der juristischen Person: .............................................................................................  
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Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: ...........................................  
Name des Vertreters der juristischen Person: ............................................................................  
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: ....................................................................  
 
Elektronische Signatur: 
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Formblatt für die Unterrichtung der verdächtigen/beschuldigten Person und Einholung 
der Stellungnahme der verdächtigen/beschuldigten Person über ein geplantes Ersuchen 

um Übertragung des Strafverfahrens37 

 
A) Der verdächtigen/beschuldigten Person zu übermittelnde Informationen (von der 

ersuchenden Behörde auszufüllen) 

 
Der/die/das …………………….. [ersuchende Behörde] in ………….. [ersuchender Staat]38 
teilt Ihnen, ………………………. [verdächtige/beschuldigte Person], mit, dass die Absicht 
besteht, gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2024/...+ des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übertragung von Verfahren in Strafsachen ein Ersuchen um Übertragung des 
gegen Sie eingeleiteten Strafverfahrens mit dem Aktenzeichen ………………….. 
an………………….. [ersuchter Staat] zu stellen. 

 

Informationen über das zu übertragende Strafverfahren 
Beschreibung des Verhaltens und des Sachverhalts, das bzw. der der/den Straftat/en zugrunde 
liegt, für die ein Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens beabsichtigt ist, und deren 
rechtliche Einordnung: 
.......................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... .................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................... 

 

                                                
37 Der verdächtigen/beschuldigten Person in einer für sie verständlichen Sprache zu 

übermitteln. 
38 Im elektronischen Formblatt könnte ein Dropdown-Menü vorgesehen werden, das 

die Auswahl des betreffenden Mitgliedstaats ermöglicht. 
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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B) Stellungnahme der verdächtigen/beschuldigten Person zu dem beabsichtigten Ersuchen 

um Übertragung des Strafverfahrens (von der ersuchten Behörde auszufüllen) 

 
1. Sie werden gebeten, sofern sie es wünschen, Ihre Stellungnahme zu der Absicht ……...….. 
[Angabe der ersuchenden Behörde] in…………………………. [ersuchender Staat]39 
abzugeben, ein Ersuchen um Übertragung des gegen Sie eingeleiteten Strafverfahrens 
an...................... [ersuchter Staat]40 zu stellen. 
 
Meine Stellungnahme zur Übertragung des Strafverfahrens ist: 

☐ Positiv 

☐ Negativ 

Falls Sie dies wünschen, geben Sie Gründe an: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………... 
 
2. Falls zutreffend: Die Informationen über das beabsichtigte Ersuchen um Übertragung des 
Strafverfahrens und die Stellungnahme der verdächtigen/beschuldigten Person können auch 
mündlich erteilt und nach dem Aufzeichnungsverfahren des nationalen Rechts des ersuchten 
Staates festgehalten werden. 
☐ Die verdächtige/beschuldigte Person hat ihre Stellungnahme mündlich abgegeben. Die 
Niederschrift der Aufzeichnung ist beigefügt und wird zusammen mit diesem Formblatt an 
die ersuchende Behörde weitergeleitet. 
Ihre Stellungnahme wird von ……….. …….. (ersuchende Behörde) bei der Entscheidung, ob 
um die Überstellung ersucht wird, berücksichtigt. 

 

 

Unterschrift der verdächtigen/beschuldigten Person: 

 

 

Unterschrift der ersuchten Behörde: 

                                                
39 Im elektronischen Formblatt könnte ein Dropdown-Menü vorgesehen werden, das 

die Auswahl des betreffenden Mitgliedstaats ermöglicht. 
40 Ebd. 
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ANHANG III 

Formblatt gemäß Artikel 6 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

Zweck dieses Formblatts ist es, Sie um Unterstützung zu bitten, um die 
verdächtige/beschuldigte Person darüber zu unterrichten, dass ein Ersuchen um 
Übertragung des Strafverfahrens gestellt wurde. 
 
I. Zuständige Behörden 
 
Ersuchender Staat: 
............................................................................................................................. 
Ersuchende Behörde: 
....................................................................................................................... 
Aktenzeichen im ersuchenden Staat: ................................................................................. .......... 
Ersuchter Staat: 
.............................................................................................................................. 
Ersuchte Behörde: ........................................................................................................................ 
Informationen über entsprechende/parallele Strafverfahren im ersuchten Staat, sofern 
verfügbar: 
………………………………………………………...................................................................
.... 
Behörde im ersuchten Staat, die vor dem Erhalt dieses Ersuchens um Unterstützung 
konsultiert wurde, (falls zutreffend): 
………………………………………………………....………………………………………
…… 
 
II. Identität der verdächtigen/beschuldigten Person 
 
i) Im Falle natürlicher Personen: 
Nachname: 
..................................................................................................................................... 
Vorname(n): ................................................................................................................. .. 
Ggf. sonstige relevante Namen: ........................................................................................... 
Ggf. Aliasnamen: ................................................................................................................... 
Geschlecht:................................................................................................. 
Staatsangehörigkeit:.................................................................................... 
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: 
.............................................................. 
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
....................................................................................................................................................... 

                                                
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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Geburtsdatum: .................................................................................................................. 
Geburtsort: .................................................................................................................. 
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: 
....................................................................................................................................................... 
Arbeitsplatz (einschließlich Kontaktdaten), falls verfügbar: 
…………………………………………… 
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
………………………………………… 
Ggf. Sprache(n), die die Person versteht: ………………………………………….. 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
………………………………………………………… 
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ii) Im Falle eines gesetzlichen Vertreters (falls vorhanden; wenn aufgrund des Alters, der 
körperlichen oder der geistigen Verfassung der verdächtigen/beschuldigten Person als 
notwendig erachtet): 
Nachname: …………………………………………………………………………… 
Vorname(n): …………………………………………………………………………... 
Ggf. sonstige relevante Namen: …………………………………………………………. 
Staatsangehörigkeit: …………………………………………………………………………. 
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: 
……………………………………… 
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
……………… 
Geburtsdatum: 
…………………………………………………………………………………… 
Geburtsort: …………………………………………………………………………………… 
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: ………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
…………………………………………………. 
Ggf. Sprache(n), die die Person versteht: …………………………………………… 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
……………………………………………………..….. 
 
iii) Im Falle juristischer Personen: 
Name: 
............................................................................................................................................ 
Rechtsform der juristischen Person: 
................................................................................................................... 
Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 
....................................................................................................................................................... 
Eingetragener Sitz: ................................................................................................................... 
Registernummer: ................................................................................................................... 
Anschrift der juristischen Person: 
.......................................................................................................... 
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
................................................................. 
Name des Vertreters der juristischen Person: 
................................................................................... 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
...................................................................................... 
 
Elektronische Signatur: 
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Formblatt für die Unterrichtung der verdächtigen/beschuldigten Person über die 
Ausstellung eines Ersuchens um Übertragung des Strafverfahrens41 

 
Der verdächtigen/beschuldigten Person zu übermittelnde Informationen (von der 
ersuchenden Behörde auszufüllen) 
 
Gemäß Artikel 6 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/...+ des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Übertragung von Verfahren in Strafsachen unterrichtet 
…………………….. [Angabe der ersuchenden Behörde] in ………….. [ersuchender Staat]42 
Sie, ………………………. [verdächtige/beschuldigte Person], dass am……………[Datum] 
ein Ersuchen um Übertragung des gegen Sie eingeleiteten Strafverfahrens mit dem 
Aktenzeichen ………………….. an ………………….. [ersuchter Staat]43 gestellt wurde. 
 
Informationen über das zu übertragende Strafverfahren: 
Beschreibung des Verhaltens und des Sachverhalts, das bzw. der der/den Straftat/en zugrunde liegt, 
für die ein Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens gestellt werden soll, und deren rechtliche 
Einordnung: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................... 
 
 

                                                
41 Der verdächtigen/beschuldigten Person in einer für sie verständlichen Sprache zu 

übermitteln. 
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
42 Im elektronischen Formblatt könnte ein Dropdown-Menü vorgesehen werden, das 

die Auswahl des betreffenden Mitgliedstaats ermöglicht. 
43 Ebd. 
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ANHANG IV 

Formblatt gemäß Artikel 15 Absätze 2 und 4 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

Zweck dieses Formblatts ist es, Sie um Unterstützung bei der Unterrichtung der 
verdächtigen/beschuldigten Person zu ersuchen, nachdem eine Entscheidung über das 
Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens getroffen wurde. Bitte senden Sie das 
ausgefüllte Formblatt zurück. 
 
I. Zuständige Behörden 

 
Ersuchender Staat: 
............................................................................................................................ 
Ersuchende Behörde: 
...................................................................................................................... 
Aktenzeichen im ersuchenden Staat: 
............................................................................................. 
Ersuchter Staat: 
............................................................................................................................. 
Ersuchte Behörde: ....................................................................................................................... 
Aktenzeichen im ersuchten Staat, falls verfügbar: 
.......................................................................... 
 
II. Identität der verdächtigen/beschuldigten Person 
 
i) Im Falle natürlicher Personen: 

Nachname: ...............................................................................................................................  
Vorname(n): .............................................................................................................................  

Ggf. sonstige relevante Namen: ................................................................................................  
Ggf. Aliasnamen:......................................................................................................................  

Geschlecht: ...............................................................................................................................  
Staatsangehörigkeit: .................................................................................................................  

Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: ........................................  
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 

 .................................................................................................................................................  
Geburtsdatum: ..........................................................................................................................  

Geburtsort: ...............................................................................................................................  
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: 

                                                
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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 ............................................................................................................................................... .. 
Arbeitsplatz (einschließlich Kontaktdaten), falls verfügbar: 
……………………………............................................……………… 
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
…………………………………………. 
Ggf. Sprache(n), die die Person versteht: ………………………………………… 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
………………………………………………………. 
 
ii) Im Falle juristischer Personen: 
Name: .......................................................................................................................................  
Rechtsform der juristischen Person: ..........................................................................................  
Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 
 .................................................................................................................................................  
Eingetragener Sitz: ...................................................................................................................  
Registernummer: ......................................................................................................................  
Anschrift der juristischen Person: .............................................................................................  
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: ...........................................  
Name des Vertreters der juristischen Person: ............................................................................  
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: ....................................................................  
 
Elektronische Signatur: 
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Formblatt für die Unterrichtung der verdächtigen/beschuldigten Person, nachdem eine 
Entscheidung über das Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens getroffen 

wurde44 

Am....................... [Datum] wurde ein Ersuchen auf Übertragung des gegen Sie, 
..........................................[verdächtige/beschuldigte Person], eingeleiteten Strafverfahrens 
mit dem Aktenzeichen.............................in ...................................... [ersuchter Staat]45 
von.............................. [ersuchende Behörde] in.............................. [ersuchender Staat] 
gestellt. 
 
1. Informationen über das zu übertragende Strafverfahren 
Beschreibung des Verhaltens und des Sachverhalts, das bzw. der der/den Straftat/en zugrunde 
liegt, für die das Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens gestellt wurde, und deren 
rechtliche Einordnung: 
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................…….. 
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................…….. 
 
2. Informationen über die Annahme/Ablehnung der Übertragung des Strafverfahrens 
Ihnen wird mitgeteilt, dass gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/...+ des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Übertragung von Verfahren in Strafsachen 
…....…….................….[Angabe der ersuchten Behörde] in ……………...........……. 
[ersuchter Staat]46 am …………….. [Datum] 
☐ eine Übertragung des Strafverfahrens durch eine begründete Entscheidung, die diesem 
Formblatt beigefügt ist, angenommen hat; 
☐ eine Übertragung des Strafverfahrens abgelehnt hat. 
Ihnen wird auch mitgeteilt, dass Sie im Falle der Annahme der Übertragung des 
Strafverfahrens in……......................…….. [ersuchter Staat]47 das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf gegen die Entscheidung haben. Sie können dieses Recht innerhalb von……… 
[Anzahl der Tage] Tagen ab dem Erhalt der diesem Formblatt beigefügten begründeten 
Entscheidung über die Annahme der Übertragung des Strafverfahren ausüben, indem Sie vor 
………................….. [zuständige Behörde im ersuchten Staat] einen Rechtsbehelf einlegen. 

                                                
44 Der verdächtigen/beschuldigten Person in einer für sie verständlichen Sprache zu 

übermitteln. 
45 Im elektronischen Formblatt könnte ein Dropdown-Menü vorgesehen werden, das 

die Auswahl des betreffenden Mitgliedstaats ermöglicht. 
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
46 Ebd. 
47 Ebd. 
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Angaben zur zuständigen Behörde im ersuchten Staat, bei der Sie einen Rechtsbehelf 
gegen die Entscheidung über die Annahme der Übertragung des Strafverfahrens 
einlegen können: 
Bezeichnung der Behörde: 
…………………………………..……………………..……………….. 
Aktenzeichen: 
………………………………………………………………………………………… 
Anschrift: .................................................................................................................................  
Telefonnummer: (Landesvorwahl) (Gebiets-/Ortsvorwahl) .......................................................  
E-Mail-Adresse:  
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ANHANG V 

Formblatt gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

Zweck dieses Formblatts ist es, Sie um Unterstützung bei der Unterrichtung des 
Opfers/der Opfer zu ersuchen, nachdem eine Entscheidung über das Ersuchen um 
Übertragung des Strafverfahrens getroffen wurde. Bitte senden Sie das ausgefüllte 
Formblatt zurück. 
I. Zuständige Behörden 

 
Ersuchender Staat: 
.............................................................................................................................. 
Ersuchende Behörde: 
......................................................................................................................... 
Aktenzeichen im ersuchenden Staat: 
............................................................................................. 
Ersuchter Staat: 
.............................................................................................................................. 
Ersuchte Behörde: ........................................................................................................................ 
Aktenzeichen im ersuchten Staat, falls verfügbar: 
............................................................................ 
 
II. Identität des Opfers/der Opfer: 
 
i) Im Falle natürlicher Personen: 
Nachname: ...............................................................................................................................  
Vorname(n): .............................................................................................................................  
Ggf. sonstige relevante Namen: ................................................................................................  
Geschlecht: ...............................................................................................................................  
Staatsangehörigkeit: .................................................................................................................  
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: ........................................  
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
 .................................................................................................................................................  
Geburtsdatum: ..........................................................................................................................  
Geburtsort: ...............................................................................................................................  
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: 
 .................................................................................................................................................  
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
…………………………………………………………. 

                                                
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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Ggf. Sprache(n), die die Person versteht: ………………………………………… 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
…………………………………………...........................……….......……. 
 
ii) Im Falle juristischer Personen: 
Name: .......................................................................................................................................  
Rechtsform der juristischen Person: ..........................................................................................  
Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 
 .................................................................................................................................................  
Eingetragener Sitz: ...................................................................................................................  
Registernummer: ......................................................................................................................  
Anschrift der juristischen Person: .............................................................................................  
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: ...........................................  
Name des Vertreters der juristischen Person: ............................................................................  
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: ....................................................................  
 
Elektronische Signatur: 
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Formblatt für die Unterrichtung des Opfers/der Opfer, nachdem eine Entscheidung 
über das Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens getroffen wurde48 

 
Am.......................... [Datum] wurde von................................ [ersuchende Behörde] 
in...................... [ersuchender Staat] ein Ersuchen auf Übertragung des gegen 
.......................................[verdächtige/beschuldigte Person] mit dem Aktenzeichen 
.................................in .......................... [ersuchter Staat]49 gestellt. 
 
1. Informationen über das zu übertragende Strafverfahren 
Beschreibung des Verhaltens und des Sachverhalts, das bzw. der der/den Straftat/en zugrunde 
liegt, für die das Ersuchen um Übertragung des Strafverfahrens gestellt wurde, und deren 
rechtliche Einordnung: 
…………………………………………………………………………………………………
…….. 
…………………………………………………………………………………………………
……. 
 
2. Informationen über die Annahme/Ablehnung der Übertragung des Strafverfahrens 
Ihnen wird mitgeteilt, dass gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2024/...+ des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Übertragung von Verfahren in Strafsachen 
………...............….[Angabe der ersuchten Behörde] in ………………......…. [ersuchter 
Staat]50 am …………….. [Datum] 
☐ eine Übertragung des Strafverfahrens durch eine begründete Entscheidung, die diesem 
Formblatt beigefügt ist, angenommen hat; 
☐ eine Übertragung des Strafverfahrens abgelehnt hat. 
 
Ihnen wird auch mitgeteilt, dass Sie im Falle der Annahme der Übertragung des 
Strafverfahrens in…...................……….. [ersuchter Staat]51 das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf gegen die Entscheidung haben. Sie können dieses Recht innerhalb von……… 
[Anzahl der Tage] Tagen ab dem Erhalt der diesem Formblatt beigefügten begründeten 
Entscheidung über die Annahme der Übertragung des Strafverfahrens ausüben, indem Sie vor 
……....................…….. [zuständige Behörde im ersuchten Staat] einen Rechtsbehelf einlegen. 

                                                
48 Dem Opfer/den Opfern in einer für ihn/sie verständlichen Sprache zu übermitteln. 
49 Im elektronischen Formblatt könnte ein Dropdown-Menü vorgesehen werden, das 

die Auswahl des betreffenden Mitgliedstaats ermöglicht. 
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
50 Ebd. 
51 Ebd. 

www.parlament.gv.at



 

 284 

Angaben zur zuständigen Behörde im ersuchten Staat, bei der Sie einen Rechtsbehelf 
gegen die Entscheidung über die Annahme der Übertragung des Strafverfahrens 
einlegen können: 
Bezeichnung der Behörde: 
………………………………….…………………….……………….. 
Aktenzeichen: …………………………………………………………………………… 
Anschrift: .................................................................................................................................  
Telefonnummer: (Landesvorwahl) (Gebiets-/Ortsvorwahl) .......................................................  
E-Mail-Adresse:  
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ANHANG VI 

Formblatt gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

 
Zweck dieses Formblatts ist es, Sie um Unterstützung bei der Unterrichtung der 
verdächtigen/beschuldigten Person über die Rücknahme des Ersuchens um 
Übertragung des Strafverfahrens zu ersuchen. 
 
I. Zuständige Behörden 
 
Ersuchender Staat: 
............................................................................................................................. 
Ersuchende Behörde: ......................................................................................................... .......... 
Aktenzeichen im ersuchenden Staat: ........................................................................................... 
Ersuchter Staat: 
.............................................................................................................................. 
Ersuchte Behörde: ................................................................................................................... 
Informationen über entsprechende/parallele Strafverfahren im ersuchten Staat, sofern 
verfügbar: 
………………………………………………………...................................................................
.... 
Behörde im ersuchten Staat, die vor dem Erhalt dieses Ersuchens um Unterstützung 
konsultiert wurde, (falls zutreffend): 
………………………………………………………....………………………………………
…… 
II. Identität der verdächtigen/beschuldigten Person 
 
i) Im Falle natürlicher Personen: 
Nachname: 
..................................................................................................................................... 
Vorname(n): ............................................................................................................................. ... 
Ggf. sonstige relevante Namen: ........................................................................................... 
Ggf. Aliasnamen: ................................................................................................................. ... 
Geschlecht:................................................................................................. 
Staatsangehörigkeit:.................................................................................... 
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: 
.............................................................. 
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
....................................................................................................................................................... 

                                                
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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Geburtsdatum: 
................................................................................................................................. 
Geburtsort: ................................................................................................................. ............... 
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: 
....................................................................................................................................................... 
Arbeitsplatz (einschließlich Kontaktdaten), falls verfügbar: 
…………………………………………… 
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
………………………………………… 
Ggf. Sprache(n), die die Person versteht: ………………………………………….. 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
………………………………………………………… 
 
ii) Im Falle eines gesetzlichen Vertreters (falls vorhanden; wenn aufgrund des Alters, der 
körperlichen oder der geistigen Verfassung der verdächtigen/beschuldigten Person als 
notwendig erachtet): 
Nachname: …………………………………………………………………………… 
Vorname(n): …………………………………………………………………………… 
Ggf. sonstige relevante Namen: …………………………………………………………. 
Staatsangehörigkeit: …………………………………………………………………………… 
Identitätsnummer oder Sozialversicherungsnummer, falls verfügbar: 
……………………………………… 
Art und Nummer des Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass), falls verfügbar: 
……………… 
Geburtsdatum: 
…………………………………………………………………………………… 
Geburtsort: …………………………………………………………………………………… 
Wohnsitz und/oder bekannte Anschrift; falls die Anschrift nicht bekannt ist, letzte bekannte 
Anschrift: ………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
…………………………………………………. 
Ggf. Sprache(n), die die Person versteht: …………………………………………… 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
……………………………………………………. ….. 
 
iii) Im Falle juristischer Personen: 
Name: 
............................................................................................................................................ 
Rechtsform der juristischen Person: 
.................................................................................................................... 
Ggf. Kurzbezeichnung, üblicher Name oder Handelsname: 
....................................................................................................................................................... 
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Eingetragener Sitz: ......................................................................................................... .......... 
Registernummer: ................................................................................................................... 
Anschrift der juristischen Person: 
.......................................................................................................... 
Sonstige Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), falls verfügbar: 
................................................................. 
Name des Vertreters der juristischen Person: 
................................................................................... 
Sonstige relevante Informationen, falls verfügbar: 
...................................................................................... 
 
Elektronische Signatur: 
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Formblatt für die Unterrichtung der verdächtigen/beschuldigten Person über die 
Rücknahme des Ersuchens um Übertragung des Strafverfahrens52 

 
Der verdächtigen/beschuldigten Person zu übermittelnde Informationen (von der 
ersuchenden Behörde auszufüllen) 
 
........................................... [ersuchende Behörde] in .................... [ersuchender Staat]53 teilt 
Ihnen, ………………..............………. [verdächtige/beschuldigte Person], mit, dass das am 
................... [Datum] in .............................. [ersuchter Staat]54 gestellte Ersuchen auf 
Übertragung des gegen Sie eingeleiteten Strafverfahrens mit dem Aktenzeichen 
................................ gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2024/…+ des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Übertragung von Verfahren in Strafsachen 
zurückgenommen wurde. 
 
Informationen über das betreffende Strafverfahren: 
Beschreibung des Verhaltens und des Sachverhalts, das bzw. der der/den Straftat/en zugrunde liegt, 
wegen der/denen ein Strafverfahren gegen Sie eingeleitet wurde, und deren rechtliche Einordnung: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................... 

 

 

 

                                                
52 Der verdächtigen/beschuldigten Person in einer für sie verständlichen Sprache zu 

übermitteln. 
53 Im elektronischen Formblatt könnte ein Dropdown-Menü vorgesehen werden, das 

die Auswahl des betreffenden Mitgliedstaats ermöglicht. 
54 Ebd. 
+ ABL.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0294
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2009/138/EG, (EU) 2017/1132 und der Verordnungen (EU) Nr. 1094/2010
und (EU) Nr. 648/2012 (COM(2021)0582 – C9-0365/2021 – 2021/0296(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0582),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0365/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Februar 20221,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 24. Januar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0251/2023),

                                               
1 ABl. C 275 vom 18.7.2022, S. 45.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;  

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0296 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Versicherungs- 
und Rückversicherungsunternehmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 2017/1132 sowie der Verordnungen (EU) Nr. 
1094/2010, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2017/1129* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

▌ 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
*  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 275 vom 18.7.2022, S. 45. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Eine Notlage von Versicherungsunternehmen kann erhebliche Auswirkungen auf die 

Wirtschaft und das soziale Wohlergehen in den Mitgliedstaaten haben, wenn sie zu einer 

Beeinträchtigung des Schutzes von Versicherungsnehmern, Begünstigten oder Geschädigten 

führt. Angesichts der Rolle von Rückversicherungsunternehmen in der Wirtschaft, ihrer 

Verflechtung mit Primärversicherungsunternehmen und den Finanzmärkten im Allgemeinen 

sowie des relativ konzentrierten Rückversicherungsmarkts ist ein geeigneter Rahmen 

erforderlich, um eine Notlage oder einen Ausfall solcher Unternehmen in geordneter Weise 

bewältigen zu können. Deshalb sollte die Sanierung und Abwicklung von 

Primärversicherungs- und Rückversicherungsunternehmen angegangen werden, wobei ihre 

jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt werden sollten. 
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(2) Die globale Finanzkrise von 2008 hat die Schwachstellen und die Verflechtungen innerhalb 

des Finanzsektors offenbart. Die Notlagen und Ausfälle schienen unter anderem mit der 

Entwicklung der Finanzmärkte und den spezifischen Eigenschaften von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsaktivitäten in ursächlichem Zusammenhang zu stehen. Als größte 

Probleme der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen werden in dieser Hinsicht 

häufig versicherungstechnische Risiken (d. h. eine unzureichende Schadenrückstellung), 

Fehlbepreisungen (d. h. unterschätzte Prämien), ein schlechtes Aktiv-Passiv-Management und 

Investitionsverluste genannt. In diesem Zusammenhang wurden Steuergelder dafür 

verwendet, die verschlechterte Finanzlage verschiedener Versicherungsunternehmen wieder 

zu verbessern. Wenngleich mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates3 auf eine Stärkung des Finanzsystems in der Union und der Widerstandsfähigkeit 

von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen abgezielt wurde, wurde die 

Möglichkeit eines Ausfalls solcher Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen nicht 

vollständig ausgeschlossen. Eine hohe Marktvolatilität und anhaltend niedrige Zinssätze 

könnten sich besonders nachteilig auf die Rentabilität und Solvabilität von Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen auswirken. Aufgrund der Anfälligkeit von 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gegenüber Markt- und 

Wirtschaftsentwicklungen ist daher besondere Vorsicht geboten und ein angemessener 

Rahmen erforderlich, damit potenzielle Verschlechterungen der Finanzlage solcher 

Unternehmen – auch präventiv – gehandhabt werden können. Jüngst zeigten einige Ausfälle 

und Fast-Ausfälle, insbesondere grenzüberschreitender Art, Schwächen des derzeitigen 

Rahmens auf, die es im Interesse einer angemessenen Organisation des geordneten 

Marktaustritts von Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zu beheben gilt. 

                                                
3 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 
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(3) Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Geschäfte von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, die nicht ohne Weiteres innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens und zu vertretbaren Kosten für Versicherungsnehmer, Begünstigte oder 

Geschädigte substituierbar sind, sind als kritische Funktionen anzusehen, die fortgeführt 

werden müssen. Solche Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Geschäfte können auf 

Unionsebene, auf nationaler oder auf regionaler Ebene kritische Funktionen darstellen. Die 

Gewährleistung der Kontinuität des Versicherungs- oder Rückversicherungsschutzes ist der 

Liquidation eines ausfallenden Unternehmens in vielen Fällen vorzuziehen, da diese 

Kontinuität für Versicherungsnehmer, Begünstigte oder Geschädigte die günstigste Option 

darstellt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass geeignete Instrumente zur 

Verfügung stehen, um Ausfällen vorzubeugen und – im Falle von Ausfällen – die negativen 

Auswirkungen durch die Wahrung der Kontinuität dieser kritischen Funktionen gering zu 

halten. 

(4) Die Gewährleistung einer wirksamen Abwicklung ausfallender Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen in der Union ist ein wesentliches Element zur Vollendung 

des Binnenmarkts. Der Ausfall solcher Unternehmen wirkt sich nicht nur auf 

Versicherungsnehmer und gegebenenfalls auf die Realwirtschaft und die Finanzstabilität an 

den Märkten, auf denen diese Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

unmittelbar tätig sind, aus, sondern auch auf das Vertrauen in den Versicherungsbinnenmarkt. 

Mit der Vollendung des Binnenmarkts auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen haben sich 

die Wechselwirkungen zwischen den Finanzsystemen der Mitgliedstaaten verstärkt. 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sind auf den Finanzmärkten tätig, um ihr 

Investitionsportfolio und die mit ihren Tätigkeiten verbundenen Risiken zu verwalten. ▌Vor 

diesem Hintergrund kann die fehlende Möglichkeit der Mitgliedstaaten, den Ausfall eines 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens zu bewältigen, für eine vorhersehbare 

und harmonisierte Abwicklung des betreffenden Unternehmens zu sorgen und dabei wirksam 

einen weiterreichenden systemischen Schaden zu verhindern, die Stabilität der Finanzmärkte 

und damit auch den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen untergraben. 
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(5) Die globale Finanzkrise von 2008 hat deutlich gemacht, dass ein angemessener Rahmen für 

die Sanierung und Abwicklung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

geschaffen werden muss. Auf internationaler Ebene veröffentlichte der Rat für 

Finanzstabilität im Oktober 2011 ein Dokument zu den Hauptmerkmalen wirksamer 

Regelungen für die Abwicklung von Finanzinstituten („Key Attributes of Effective 

Resolution Regimes for Financial Institutions“), das auch Überlegungen zur Abwicklung von 

Versicherungsunternehmen umfasste, deren Ausfall von systemischer oder kritischer 

Erheblichkeit wäre, und im Oktober 2014 eine aktualisierte Fassung. Im Juni 2016 

veröffentlichte der Rat für Finanzstabilität ergänzende Leitlinien zur Entwicklung wirksamer 

Abwicklungsstrategien und -pläne für systemrelevante Versicherer. Parallel dazu beschloss 

die Internationale Vereinigung der Versicherungsaufsichtsbehörden (IAIS) im 

November 2019 eine Reihe von Grundsätzen für die Versicherungsaufsicht („Insurance Core 

Principles“) für alle Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, einen gemeinsamen 

Rahmen für international tätige Versicherungsgruppen („Common Framework for 

Internationally Active Insurance Groups“), in dem die Standards für die präventive 

Sanierungsplanung festgelegt sind, sowie Maßnahmen, die Behörden gegenüber 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zu ergreifen haben, deren Marktaustritt 

und Abwicklung bevorstehen. Diese Entwicklungen sollten bei der Festlegung eines Rahmens 

für die Sanierung und Abwicklung ausfallender Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen berücksichtigt werden. 
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(6) Viele Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sind über nationale Grenzen 

hinweg tätig. Ein Mangel an Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei 

der Vorbereitung auf und Bewältigung von Notlagen oder Ausfällen grenzüberschreitend 

tätiger Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen würde das gegenseitige 

Vertrauen der Mitgliedstaaten schwächen, zu einem suboptimalen Ergebnis für 

Versicherungsnehmer, Begünstigte und Geschädigte führen und die Glaubwürdigkeit des 

Versicherungsbinnenmarkts beeinträchtigen. 

(7) Derzeit sind die Verfahren für die Abwicklung von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen auf Unionsebene nicht harmonisiert. Vielmehr bestehen im 

Hinblick auf die nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den Ausfall von 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen regeln, erhebliche inhaltliche und 

verfahrenstechnische Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sind die 

Insolvenzverfahren für Unternehmen möglicherweise nicht immer zweckmäßig für 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, da diese Verfahren womöglich nicht 

immer gewährleisten, dass kritische Funktionen für Versicherungsnehmer, Begünstigte und 

Geschädigte, die Realwirtschaft oder die Finanzstabilität insgesamt angemessen fortgeführt 

werden. 
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(8) Es ist notwendig, die Kontinuität der kritischen Funktionen ausfallender bzw. wahrscheinlich 

ausfallender Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zu gewährleisten und 

gleichzeitig die Auswirkungen von Ausfällen solcher Unternehmen auf die Wirtschaft oder 

das Finanzsystem so gering wie möglich zu halten. Deshalb muss ein Rahmen geschaffen 

werden, mit dem den Behörden ein zuverlässiges Instrumentarium an die Hand gegeben wird, 

das ihnen ein rechtzeitiges und rasches Eingreifen bei ausfallenden oder wahrscheinlich 

ausfallenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ermöglicht. Ein solcher 

Rahmen sollte sicherstellen, dass Verluste vorrangig von den Anteilseignern und erst 

nachrangig von den Gläubigern getragen werden, unter der Voraussetzung, dass kein 

Gläubiger größere Verluste trägt, als er im Fall einer Liquidation des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens im Einklang 

mit dem Grundsatz „keine Schlechterstellung von Gläubigern als bei regulären 

Insolvenzverfahren“ zu tragen gehabt hätte. Um sicherzustellen, dass die Behandlung, die 

betroffene Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigte, Anspruchsberechtigte und 

andere Gläubiger erfahren hätte, wenn für das in Abwicklung befindliche Unternehmen 

ein reguläres Insolvenzverfahren eingeleitet worden wäre, genau befolgt wird, sollten alle 

relevanten Ereignisse berücksichtigt werden, die entweder durch die Eröffnung des 

regulären Insolvenzverfahrens oder vor dessen Eröffnung ausgelöst würden und damit in 

Zusammenhang stehen, einschließlich der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Schutz 

von Geschädigten gemäß der Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates4 in Bezug auf Schäden infolge von Unfällen bei Insolvenz eines 

Versicherungsunternehmens. 

                                                
4 Richtlinie 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

September 2009 über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der 
entsprechenden Versicherungspflicht (ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11). 
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(9) Aufbauend auf der Richtlinie 2009/138/EG sollte der festzulegende Rahmen es den 

Behörden ermöglichen, die Kontinuität des Versicherungsschutzes von 

Versicherungsnehmern, Begünstigten und Geschädigten zu gewährleisten, gegebenenfalls 

rentable Tätigkeiten und Portfolios des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

zu übertragen und Verluste auf faire und vorhersehbare Art und Weise zu verteilen. Mit dieser 

Zielsetzung sollte dazu beigetragen werden, unnötige Verluste oder soziale Notlagen für 

Versicherungsnehmer, Begünstigte und Geschädigte zu vermeiden, negative Auswirkungen 

auf die Realwirtschaft und die Finanzmärkte einzugrenzen und die Kosten für die 

Steuerzahler möglichst gering zu halten. 

(10) Durch die Überarbeitung der Richtlinie 2009/138/EG und insbesondere die Einführung 

risikosensiblerer Kapitalanforderungen, einer verstärkten Aufsicht, einer verbesserten 

Liquiditätsüberwachung und besserer makroprudenzieller Politikinstrumente sollten die 

Wahrscheinlichkeit von Ausfällen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

weiter verringert und die Resilienz dieser Unternehmen gegenüber wirtschaftlichen 

Stresssituationen – verursacht durch systemische Störungen oder durch 

unternehmensspezifische Umstände – erhöht werden. Nichtsdestoweniger können finanzielle 

Notlagen trotz des Bestehens eines soliden und robusten Aufsichtsrahmens nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. Die Mitgliedstaaten sollten daher vorbereitet sein und über 

angemessene Sanierungs- und Abwicklungsinstrumente verfügen, um sowohl Systemkrisen 

als auch Ausfälle einzelner Unternehmen zu bewältigen. Solche Instrumente sollten auch 

Mechanismen umfassen, die den Behörden eine effektive Handhabung ausfallender oder 

wahrscheinlich ausfallender Unternehmen ermöglichen. Bei der Nutzung solcher Instrumente 

und bei der Ausübung solcher Befugnisse sollten die Umstände des Ausfalls berücksichtigt 

werden. 
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(11) Einige Mitgliedstaaten haben bereits Anforderungen bezüglich der präventiven 

Sanierungsplanung sowie Mechanismen zur Abwicklung ausfallender Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen eingeführt. Allerdings dürfte das Fehlen unionsweit 

einheitlicher Voraussetzungen, Befugnisse und Verfahren für die Sanierung und Abwicklung 

von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ein Hemmnis für das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts darstellen und die Zusammenarbeit zwischen nationalen 

Behörden beim Umgang mit notleidenden oder ausfallenden grenzüberschreitend tätigen 

Unternehmensgruppen erschweren. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen nationale 

Behörden aufgrund verschiedener Ansätze nicht über dasselbe Maß an Kontrolle oder über 

die gleichen Abwicklungsmöglichkeiten für Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen verfügen. Diese Unterschiede bei den Sanierungs- und 

Abwicklungsregelungen können die Gleichheit der Rahmenbedingungen beeinträchtigen und 

möglicherweise zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen Unternehmen führen. Diese 

Hindernisse sollten beseitigt werden, und es sollten Vorschriften erlassen werden, die eine 

Schwächung des Binnenmarkts verhindern. Zu diesem Zweck sollten Bestimmungen über 

präventive Maßnahmen im Hinblick auf die Sanierung und Abwicklung von Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen gemeinsamen Mindestharmonisierungsregeln 

unterworfen werden. Zur Gewährleistung der Kohärenz mit den bestehenden 

Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Versicherungsdienstleistungen sollten die 

präventiven Sanierungs- und Abwicklungsregelungen für Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen gelten, die den in der Richtlinie 2009/138/EG festgelegten 

Aufsichtsanforderungen unterliegen. 

▌  
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(12) Der Ausfall eines einer Gruppe angehörenden Unternehmens kann sich rasch auf die 

Solvabilität und die Geschäftstätigkeit der gesamten Gruppe auswirken. Deshalb müssen 

Anforderungen in Bezug auf die präventive Sanierungs- und Abwicklungsplanung für 

Gruppen festgelegt werden. Darüber hinaus sollten die Behörden über wirksame Mittel 

verfügen, um gegenüber diesen Unternehmen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, in deren 

Rahmen der finanziellen Solidität aller Unternehmen der Gruppe Rechnung getragen wird, 

Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit bei Unternehmensgruppen abzubauen und – 

insbesondere in einem grenzüberschreitenden Kontext – ein kohärentes Abwicklungskonzept 

für die gesamte Gruppe zu erstellen. Die Anforderungen in Bezug auf die präventive 

Sanierungs- und Abwicklungsplanung und auf die Abwicklungsfähigkeit sowie die 

Abwicklungsregelungen sollten daher auch für Mutterunternehmen, Holdinggesellschaften 

und andere Unternehmen der Gruppe gelten, einschließlich Zweigniederlassungen von 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die außerhalb der Union niedergelassen 

sind. 

(13) Um sicherzustellen, dass die Sanierungs- und Abwicklungsplanung und die tatsächliche 

Abwicklung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die Teil von 

Finanzkonglomeraten sind, oder von Versicherungsgruppen, die ihrerseits 

Finanzkonglomerate oder Teil von Finanzkonglomeraten sind, ordnungsgemäß 

durchgeführt werden können und um den Verwaltungsaufwand zu verringern, werden in 

dieser Richtlinie Verpflichtungen zum Informationsaustausch zwischen den für Banken 

bzw. für Versicherungsunternehmen zuständigen Aufsichts- und Abwicklungsbehörden 

festgelegt und wird der Abwicklungsbehörde für Banken im Abwicklungskollegium einer 

Versicherungsgruppe, die ein Finanzkonglomerat oder Teil eines Finanzkonglomerats im 

Sinne der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 ist, ein 

Beobachterstatus eingeräumt, und umgekehrt. 

                                                
5 Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur 
Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 
93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 35 vom 11.02.2003, S. 1). 
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(14) Dank der mit dieser Richtlinie eingeführten neuen Vorschriften verfügen die für 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen bzw. die für Banken zuständigen 

Abwicklungsbehörden jeweils über einen eigenen Abwicklungsrahmen, der an die 

Besonderheiten des Versicherungs- und Rückversicherungssektors bzw. des Bankensektors 

angepasst ist. Der Zeitrahmen für eine Abwicklung im Versicherungs- und 

Rückversicherungsbereich ist anders als im Bankenbereich. Um einen Ansturm auf eine 

Bank zu verhindern, müssen der Einheitliche Abwicklungsausschuss und die betreffende 

nationale Bankenabwicklungsbehörde in der Regel rasch handeln. Dagegen haben die 

Abwicklungsbehörden für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen häufig den 

Vorteil, dass sie über mehr Zeit verfügen, um geeignete Lösungen, die für die 

Versicherungsnehmer am vorteilhaftesten sind, zu finden. Im Versicherungs- und 

Rückversicherungssektor ist es weniger wahrscheinlich, dass ein mit einem 

Bankenansturm vergleichbares Ereignis eintritt, und die Folgen eines solchen Ereignisses 

wären andere als im Bankensektor. 

(15) Die beiden sektoralen Rechtsrahmen haben zu unabhängigen Entscheidungsbefugnissen 

für die jeweiligen Behörden geführt. Folglich sollten die für Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen bzw. die für Banken zuständigen Abwicklungsbehörden 

auf gleichberechtigter Basis handeln. Für die Wahrnehmung der Abwicklungsaufgaben ist 

es von entscheidender Bedeutung, dass die für Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen bzw. die für Banken zuständigen Abwicklungsbehörden 

sich gegenseitig informieren und nach Treu und Glauben zusammenarbeiten. Die in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Anforderungen an den Informationsaustausch sollten diese 

Zusammenarbeit erleichtern. Daher sollten die für Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen bzw. die für Banken zuständigen Abwicklungs- und 

Aufsichtsbehörden die für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben als notwendig 

erachteten Informationen unverzüglich austauschen. 
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(16) Um sicherzustellen, dass die Abwicklungsbehörden im Laufe eines Verfahrens rechtzeitig 

und in strukturierter Weise informiert und konsultiert werden, sodass sie ihr Mandat in 

sachkundiger und kohärenter Weise wahrnehmen können, sollten die für Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen bzw. die für Banken zuständigen 

Abwicklungsbehörden als Beobachter zu den Sitzungen der Abwicklungskollegien der 

jeweils anderen Partei eingeladen werden. Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang 

mit der präventiven Sanierungs- und Abwicklungsplanung sowie zur Bewertung, ob die 

Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt sind, und letztendlich wenn 

Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf ein oder mehrere Unternehmen, die Teil von 

Finanzkonglomeraten sind, ergriffen werden. Die Kommission sollte die einschlägigen 

Bestimmungen dieser Richtlinie fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten überprüfen, sodass 

sie auf den gewonnenen Erfahrungen aufbauen kann. 

(17) Es gilt sicherzustellen, dass der Sanierungs- und Abwicklungsrahmen zweckmäßig und 

wirksam ist und Unternehmen und Behörden weder unnötigen Verwaltungsaufwand noch 

unnötige Kosten verursacht. Bei der Umsetzung eines solchen Sanierungs- und 

Abwicklungsrahmens sollte daher auf ein angemessenes Verhältnis zur Art, zum Umfang und 

zur Komplexität des betreffenden Unternehmens sowie zu seinen Tätigkeiten und 

Dienstleistungen geachtet werden. Darüber hinaus sollte den Unterschieden zwischen der 

Sanierung einerseits und der Abwicklung andererseits Rechnung getragen werden. Was 

den Anwendungsbereich der Anforderungen in Bezug auf die Sanierungs- und 

Abwicklungsplanung anbelangt, sollten die Behörden auf der Grundlage risikobasierter 

Kriterien festlegen, welche Unternehmen umfassenden oder vereinfachten Anforderungen 

hinsichtlich der Planung unterliegen. Um das Vertrauen in den Versicherungs- und 

Rückversicherungsbinnenmarkt zu stärken und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern, 

sollte durch die Festlegung einer marktweiten Mindestdeckungsquote für den 

Lebensversicherungs- und Lebensrückversicherungsmarkt bzw. für den 

Nichtlebensversicherung- und Nichtlebensrückversicherungsmarkt für ein Mindestmaß an 

Vorbereitung gesorgt werden. Was den Anwendungsbereich der Anforderungen in Bezug 

auf die Abwicklungsplanung anbelangt, sollten die Behörden festlegen, bei welchen 

Unternehmen es im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres 

Zuständigkeitsbereichs wahrscheinlicher ist, dass Abwicklungsmaßnahmen im Falle eines 

Ausfalls im öffentlichen Interesse liegen, oder welche Unternehmen kritische Funktionen 

wahrnehmen. 
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(18) Aus demselben Grund sollten die Behörden gegebenenfalls je nach Unternehmen 

unterschiedliche oder erheblich eingeschränkte Anforderungen in Bezug auf die präventive 

Sanierungs- und Abwicklungsplanung und auf die Informationspflichten anwenden und eine 

geringere Häufigkeit im Hinblick auf die Aktualisierungspflichten vorsehen. Bei der 

Anwendung solcher vereinfachten Anforderungen sollten die Behörden der Art, dem Umfang, 

der Komplexität und der Substituierbarkeit der Geschäftstätigkeit des betreffenden 

Unternehmens, seiner Beteiligungsstruktur und Rechtsform, seinem Risikoprofil und seinem 

Grad der Verflechtung mit anderen regulierten Unternehmen oder mit dem Finanzsystem im 

Allgemeinen Rechnung tragen. Die Behörden sollten zudem berücksichtigen, ob der Ausfall 

und die anschließende Liquidation des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens wahrscheinlich erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer, die Finanzmärkte, andere Unternehmen oder die 

Wirtschaft insgesamt haben würden. Die Behörden sollten der durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates6 errichteten Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 

betriebliche Altersversorgung) (im Folgenden „EIOPA“) einmal jährlich einen Bericht über 

die Anwendung vereinfachter Anforderungen vorlegen. 

                                                
6 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48). 
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(19) Im Interesse eines geordneten Abwicklungsverfahrens und zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten sollten die Mitgliedstaaten öffentliche Verwaltungsbehörden oder mit 

Befugnissen der öffentlichen Verwaltung ausgestattete Behörden benennen, die die im 

Zusammenhang mit dem Sanierungs- und Abwicklungsrahmen anfallenden Funktionen und 

Aufgaben wahrnehmen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass diesen 

Abwicklungsbehörden angemessene Ressourcen zugewiesen werden. Benennt ein 

Mitgliedstaat eine Abwicklungsbehörde, die auch andere Funktionen wahrnimmt, so sollten 

angemessene strukturelle Vorkehrungen getroffen werden, um diese Funktionen von den 

Funktionen im Zusammenhang mit der Abwicklung zu trennen und die operative 

Unabhängigkeit sicherzustellen. Durch eine solche Trennung sollten die Behörden in ihrer 

Abwicklungsfunktion nicht daran gehindert werden, Zugang zu sämtlichen Informationen zu 

erhalten, die sie für die Wahrnehmung ihrer Pflichten gemäß dem Sanierungs- und 

Abwicklungsrahmen oder für die Zusammenarbeit mit anderen an der Anwendung des 

Sanierungs- und Abwicklungsrahmens beteiligten Behörden benötigen. 

(20) Angesichts der Folgen, die der Ausfall eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens für Versicherungsnehmer, das Finanzsystem und die 

Volkswirtschaft eines Mitgliedstaats haben kann, sowie der etwaigen Notwendigkeit, bei der 

Bewältigung dieses Ausfalls auf öffentliche Gelder zurückzugreifen, sollten die 

Finanzministerien oder andere einschlägige Ministerien in den Mitgliedstaaten frühzeitig eng 

in den Prozess des Krisenmanagements und der Krisenbewältigung einbezogen werden. 

▌ 
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(21) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass Gruppen oder gegebenenfalls einzelne Unternehmen 

präventive Sanierungspläne mit den Maßnahmen ausarbeiten, die sie infolge einer erheblichen 

Verschlechterung ihrer Finanzlage, die ihre Existenzfähigkeit bedrohen könnte, zur 

Wiederherstellung ihrer finanziellen Stabilität ergreifen würden, und diese Pläne regelmäßig 

aktualisieren. Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten daher eine 

Reihe quantitativer und qualitativer Indikatoren für die Aktivierung der in diesen präventiven 

Sanierungsplänen vorgesehenen Abhilfemaßnahmen bestimmen. Solche Indikatoren sollten 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen dabei unterstützen, Abhilfemaßnahmen 

im besten Interesse ihrer Versicherungsnehmer und im Einklang mit dem 

Risikomanagementsystem des Unternehmens zu ergreifen, ohne dass damit neue 

aufsichtsrechtliche Anforderungen festgelegt würden. Diese Richtlinie sollte daher weder die 

Unternehmen daran hindern noch ihnen vorschreiben können, in ihre präventiven 

Sanierungspläne Elemente hinsichtlich einer Verschlechterung der Eigenkapitalposition 

aufzunehmen, die auf eine Nichteinhaltung der in Titel I Kapitel VI Abschnitt 4 der 

Richtlinie 2009/138/EG festgelegten Solvabilitätskapitalanforderung hinauslaufen könnte. 

Präventive Sanierungspläne, die alle wesentlichen Rechtsträger innerhalb der Gruppe 

abdecken, sollten detailliert sein und auf realistischen Annahmen beruhen, die auf eine Reihe 

tragfähiger und schwerwiegender Szenarien anwendbar sind. Diese präventiven 

Sanierungspläne sollten integraler Bestandteil des Governance-Systems der einzelnen 

Unternehmen sein. Bei der Ausarbeitung solcher präventiven Sanierungspläne können 

bestehende Instrumente Input liefern, einschließlich der unternehmenseigenen Risiko- und 

Solvabilitätsbeurteilung, der Notfallpläne und der Pläne für das Liquiditätsrisikomanagement. 

Die Verpflichtung zur Erstellung eines präventiven Sanierungsplans sollte jedoch in 

verhältnismäßiger Weise angewandt werden und die Verpflichtung zur Ausarbeitung und 

Vorlage eines realistischen Sanierungsplans gemäß Artikel 138 Absatz 2 der 

Richtlinie 2009/138/EG unberührt lassen. Gegebenenfalls können die Elemente des 

präventiven Sanierungsplans bei der Ausarbeitung des realistischen Sanierungsplans gemäß 

Artikel 138 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG berücksichtigt werden oder als Grundlage 

für diesen dienen. 
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(22) Es gilt, ein angemessenes Maß an Vorsorge für Krisensituationen zu gewährleisten. 

Mutterunternehmen an der Spitze oder einzelne Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen sollten daher verpflichtet werden, den Aufsichtsbehörden 

ihre präventiven Sanierungspläne zwecks einer vollumfänglichen Bewertung vorzulegen, in 

deren Rahmen auch geprüft wird, ob diese Pläne umfassend sind und sich dafür eignen, die 

Existenzfähigkeit eines Unternehmens oder einer Gruppe selbst in Zeiten starker finanzieller 

Belastungen zügig wiederherzustellen. Legt ein Unternehmen einen nicht angemessenen 

präventiven Sanierungsplan vor, sollten die Aufsichtsbehörden befugt sein, diesem 

Unternehmen die Ergreifung von Maßnahmen vorzuschreiben, die zur Beseitigung der 

wesentlichen Mängel des Plans erforderlich sind. 

(23) Die Abwicklungsplanung ist eine wesentliche Komponente eines wirksamen 

Abwicklungsverfahrens. Abwicklungsbehörden sollten daher über alle Informationen 

verfügen, die sie benötigen, um kritische Funktionen zu ermitteln und deren Fortführung 

sicherzustellen. Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verfügen in Bezug 

auf ihre eigene Funktionsweise und die sich daraus ergebenden Probleme über einen 

Informationsvorsprung, weshalb die Abwicklungsbehörden Abwicklungspläne erstellen 

sollten, die unter anderem auf den von den betroffenen Unternehmen übermittelten 

Informationen beruhen. Zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands sollten die 

Abwicklungsbehörden die erforderlichen Informationen in erster Linie von den 

Aufsichtsbehörden einholen. 
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(24) Kleine und nicht komplexe Unternehmen sollten ▌weder zur Erstellung gesonderter 

präventiver Sanierungspläne verpflichtet sein noch der Abwicklungsplanung unterliegen, es 

sei denn ein solches Unternehmen stellt auf nationaler oder regionaler Ebene ein 

besonderes Risiko dar. 

(25) Damit die möglichen Wechselwirkungen zwischen Abhilfe- und Abwicklungsmaßnahmen 

abgeschätzt und die Krisenvorsorge und Abwicklungsfähigkeit von Gruppen verbessert 

werden können, sollte jede Behandlung von Gruppen in Bezug auf die präventive Sanierungs- 

und Abwicklungsplanung für alle der Gruppenaufsicht unterliegenden Unternehmen der 

Gruppe gelten. Die präventiven Sanierungs- und Abwicklungspläne sollten den finanziellen, 

technischen und unternehmerischen Strukturen der betreffenden Gruppe sowie dem Grad 

ihrer internen Verflechtung Rechnung tragen. 
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(26) Präventive Sanierungs- und Abwicklungspläne für Gruppen sollten für die gesamte 

betreffende Gruppe erstellt werden und Maßnahmen sowohl für das Mutterunternehmen an 

der Spitze als auch für einzelne Tochterunternehmen dieser Gruppe enthalten. Der Umfang, in 

dem Tochterunternehmen in den präventiven Sanierungs- und Abwicklungsplänen für ihre 

jeweilige Gruppe berücksichtigt werden, sollte jedoch in einem angemessenen Verhältnis zu 

ihrer Relevanz für die Gruppe, die Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft und das 

Finanzsystem in den Mitgliedstaaten, in denen diese Tochterunternehmen tätig sind, stehen. 

Die Abwicklungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen eine Gruppe Tochterunternehmen 

hat, sollten in die Ausarbeitung jeglicher Abwicklungspläne einbezogen werden. Die 

betreffenden Behörden sollten im Rahmen des Aufsichts- bzw. Abwicklungskollegiums alle 

erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um zu einer gemeinsamen Entscheidung über die 

Bewertung und Annahme dieser Pläne zu gelangen. Das Nichtzustandekommen einer 

gemeinsamen Entscheidung im Rahmen von Aufsichts- oder Abwicklungskollegien sollte 

eine angemessene Krisenvorsorge jedoch nicht beeinträchtigen. In solchen Fällen sollte jede 

für ein Tochterunternehmen zuständige Aufsichtsbehörde die Möglichkeit haben, für die ihrer 

Rechtshoheit unterliegenden Tochterunternehmen einen präventiven Sanierungsplan zu 

verlangen und eine eigene Bewertung dieses Plans vorzunehmen. Aus denselben Gründen 

sollte jede für ein Tochterunternehmen zuständige Abwicklungsbehörde für die ihrer 

Rechtshoheit unterliegenden Tochterunternehmen einen Abwicklungsplan erstellen und 

diesen aktualisieren. Individuelle präventive Sanierungs- und Abwicklungspläne für 

Unternehmen, die Teil einer Gruppe sind, sollten nur in hinreichend begründeten 

Ausnahmefällen erstellt werden und auf denselben Standards beruhen, die auf vergleichbare 

Unternehmen in dem betreffenden Mitgliedstaat Anwendung finden. Werden individuelle 

präventive Sanierungs- und -Abwicklungspläne für Unternehmen, die Teil einer Gruppe sind, 

erstellt, so sollten die betreffenden Behörden soweit möglich Kohärenz mit den präventiven 

Sanierungs- und Abwicklungsplänen für den Rest der Gruppe anstreben. 

▌  
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(27) Abwicklungsbehörden, die keine Einwände gegen eine gemeinsame Entscheidung über 

einen Gruppenabwicklungsplan haben, können untereinander eine gemeinsame 

Entscheidung treffen, einschließlich zur Ermittlung wesentlicher Hindernisse und 

erforderlichenfalls zur Bewertung der vom Mutterunternehmen an der Spitze 

vorgeschlagenen Maßnahmen und der von den Behörden zum Abbau oder zur Beseitigung 

der Hindernisse vorgeschriebenen Maßnahmen. 

(28) Damit alle betreffenden Behörden ständig und umfassend informiert sind, sollten die 

Aufsichtsbehörden den betreffenden Abwicklungsbehörden etwaige präventive 

Sanierungspläne sowie diesbezügliche Änderungen und die Abwicklungsbehörden den 

betreffenden Aufsichtsbehörden etwaige Abwicklungspläne sowie diesbezügliche 

Änderungen übermitteln. 
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(29) Die Abwicklungsbehörden sollten befugt sein, von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen auf der Grundlage einer Bewertung von deren 

Abwicklungsfähigkeit direkt oder indirekt über die Aufsichtsbehörde eine Änderung ihrer 

Struktur und Organisation zu verlangen. Darüber hinaus sollten die Abwicklungsbehörden in 

der Lage sein, notwendige und zugleich verhältnismäßige Maßnahmen zu ergreifen, um 

wesentliche Hindernisse für die Anwendung der Abwicklungsinstrumente abzubauen oder zu 

beseitigen und die Abwicklungsfähigkeit der betreffenden Unternehmen sicherzustellen. Die 

Abwicklungsbehörden sollten die Abwicklungsfähigkeit von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen auf Ebene jener Unternehmen bewerten, bei denen erwartet 

wird, dass Abwicklungsmaßnahmen gemäß dem Gruppenabwicklungsplan ergriffen werden. 

Die Fähigkeit der Abwicklungsbehörden, Änderungen der Struktur und Organisation von 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zu verlangen und Maßnahmen zu 

ergreifen, um wesentliche Hindernisse für die Anwendung von Abwicklungsinstrumenten 

abzubauen oder zu beseitigen und die Abwicklungsfähigkeit betreffender Unternehmen 

sicherzustellen, sollte nicht über das Maß hinausgehen, das zur Vereinfachung der Struktur 

und der Tätigkeiten des betreffenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

zwecks Verbesserung seiner Abwicklungsfähigkeit erforderlich ist. 
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(30) Die Durchführung der in einem präventiven Sanierungsplan oder einem Abwicklungsplan 

vorgesehenen Maßnahmen kann Auswirkungen auf das Personal von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen haben. Diese Pläne sollten daher, soweit zweckmäßig, 

Verfahren zur Information und Konsultation der Arbeitnehmervertreter während des gesamten 

Sanierungs- und Abwicklungsverfahrens umfassen. Im Rahmen dieser Verfahren sollten 

Tarifverträge, sonstige Vereinbarungen der Sozialpartner sowie nationale und EU-

Rechtsvorschriften über die Einbeziehung von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern in 

die Verfahren zur Umstrukturierung von Unternehmen berücksichtigt werden. 

(31) Die wirksame Sanierung und Abwicklung von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen oder Unternehmen einer Gruppe, die unionsweit agieren, 

erfordert die Zusammenarbeit zwischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörden im Rahmen der 

Aufsichts- und der Abwicklungskollegien in allen Phasen des Verfahrens, d. h. von der 

Ausarbeitung der präventiven Sanierungs- und Abwicklungspläne bis hin zur tatsächlichen 

Abwicklung eines Unternehmens. Sind sich die Behörden über im Hinblick auf Gruppen oder 

Unternehmen zu fassende Beschlüsse uneins, so sollte als letztes Mittel der EIOPA die Rolle 

einer Vermittlungsstelle zukommen. 
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(32) Während der Sanierungs- und der präventiven Phase sollten die Anteilseigner die volle 

Verantwortung für und Kontrolle über das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen behalten. Sie sollten die Verantwortung allerdings nicht mehr 

haben, sobald das Unternehmen abgewickelt wird. Der Abwicklungsrahmen sollte daher dafür 

sorgen, dass Abwicklungen rechtzeitig eingeleitet werden, d. h. bevor ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen seiner Bilanz oder seinen Zahlungsströmen nach insolvent 

ist, bevor sein Eigenkapital vollständig aufgezehrt ist und bevor es nicht mehr in der Lage ist, 

seinen Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen. Eine Abwicklung sollte 

eingeleitet werden, wenn eine Aufsichtsbehörde nach Konsultation der Abwicklungsbehörde 

bzw. eine Abwicklungsbehörde nach Konsultation der Aufsichtsbehörde feststellt, dass ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt und 

ein solcher Ausfall nicht innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durch alternative 

Maßnahmen abgewendet werden könnte. Ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen sollte als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend 

angesehen werden, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: i) Das Unternehmen 

verstößt oder verstößt wahrscheinlich gegen die in Titel I Kapitel VI Abschnitt 4 der 

Richtlinie 2009/138/EG festgelegte Mindestkapitalanforderung, und es besteht nach 

vernünftigem Ermessen keine Aussicht darauf, dass es diese Anforderung wieder einhalten 

wird; ii) das Unternehmen erfüllt die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr, es verstößt in 

schwerwiegender Weise gegen seine Verpflichtungen aus den Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, denen es unterliegt, oder es wird wahrscheinlich in naher Zukunft in 

schwerwiegender Weise gegen seine Verpflichtungen aus den Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, denen es unterliegt, verstoßen, sodass der Entzug seiner Zulassung 

gerechtfertigt wäre; iii) die Vermögenswerte des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens unterschreiten die Höhe seiner Verbindlichkeiten, oder 

es liegen objektive Anhaltspunkte dafür vor, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird; 

iv) das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ist nicht in der Lage oder wird in 

naher Zukunft wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, seine Schulden oder sonstigen 

Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungen an Versicherungsnehmer oder Begünstigte bei 

Fälligkeit, zu begleichen; oder v) das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

benötigt eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln. 
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(33) Um eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den Aufsichts- und den 

Abwicklungsbehörden zu gewährleisten, sollte festgelegt werden, dass – sobald eine 

Abwicklungsmaßnahme von der Abwicklungsbehörde ergriffen wurde – letztlich die 

Abwicklungsbehörde für die wirksame Umsetzung dieser Abwicklungsmaßnahme 

verantwortlich ist. Daher sollte die Aufsichtsbehörde ab diesem Zeitpunkt davon absehen, 

ohne vorherige Zustimmung der Abwicklungsbehörde Maßnahmen in Bezug auf das in 

Abwicklung befindliche Unternehmen zu ergreifen. Ebenso sollte die Abwicklungsbehörde 

befugt sein, jede im Zusammenhang mit einer Abwicklung von der Aufsichtsbehörde 

ergriffene Maßnahme zu beenden, wenn ihre Fortsetzung die Anwendung der 

Abwicklungsinstrumente beeinträchtigen würde. 
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(34) Der Einsatz von Abwicklungsinstrumenten und -befugnissen kann die Rechte von 

Anteilseignern und Gläubigern von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

beeinträchtigen. Insbesondere wird durch die Befugnis der Abwicklungsbehörden, Anteile an 

einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder sämtliche oder einen Teil 

der Vermögenswerte eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens ohne 

Zustimmung der Anteilseigner auf einen privaten Erwerber zu übertragen, in die 

Eigentumsrechte der Anteilseigner eingegriffen. Darüber hinaus kann die Befugnis, darüber 

zu befinden, welche Verbindlichkeiten aus einem ausfallenden Unternehmen übertragen 

werden, um die Fortführung seiner Dienstleistungen zu sicherzustellen und nachteilige 

Auswirkungen auf Versicherungsnehmer, Begünstigte und Geschädigte, die Realwirtschaft 

oder die Finanzstabilität insgesamt zu vermeiden, die Gleichbehandlung der Gläubiger 

beeinträchtigen. Abwicklungsinstrumente sollten folglich nur auf jene Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen angewandt werden, die ausfallen oder wahrscheinlich 

ausfallen, und auch nur dann, wenn dies den Abwicklungszielen von allgemeinem Interesse 

dienlich und angemessen ist, wobei das Ziel des Schutzes der kollektiven Interessen der 

Versicherungsnehmer, Begünstigten und Anspruchsberechtigten gebührend zu 

berücksichtigen ist. Das Einzelinteresse einer bestimmten Person oder Vereinigung sollte 

nicht schwerer wiegen als die generelle Ausgewogenheit des kollektiven Interesses der 

Versicherungsnehmer, Begünstigten und Anspruchsberechtigten des betreffenden 

Unternehmens. 
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(35) Insbesondere sollten Abwicklungsinstrumente nur dann angewandt werden, wenn das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen nicht im Wege eines regulären 

Insolvenzverfahrens liquidiert werden kann, ohne dass dadurch der Schutz der 

Versicherungsnehmer, Begünstigten und Anspruchsberechtigten übermäßig beeinträchtigt 

oder das Finanzsystem destabilisiert würde oder die rasche Übertragung und Fortführung 

kritischer Funktionen verhindert würden, und wenn nach vernünftigem Ermessen keine 

Aussicht auf eine alternative Lösung unter Einbeziehung der Privatwirtschaft besteht, wie sie 

etwa eine Kapitalerhöhung durch die vorhandenen Anteilseigner oder durch Dritte darstellen 

würde, die ausreichen würde, um die Existenzfähigkeit des Unternehmens vollständig 

wiederherzustellen, ohne dass sich dies auf bestehende Versicherungs- oder 

Rückversicherungsforderungen auswirken würde. Sicherungssysteme für Versicherungen, 

die für ein Unternehmen gelten, das die Voraussetzungen für ein Insolvenzverfahren oder 

eine Abwicklung erfüllt, sollten bei der Feststellung, ob die Anwendung von 

Abwicklungsinstrumenten im öffentlichen Interesse erforderlich ist, berücksichtigt werden. 

Jeder sich aus einer Abwicklungsmaßnahme ergebende Eingriff in die Rechte von 

Anteilseignern und Gläubigern sollte mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(im Folgenden „Charta“) vereinbar sein. Insbesondere wenn Gläubiger derselben Klasse im 

Zuge einer Abwicklungsmaßnahme unterschiedlich behandelt werden, sollte eine solche 

unterschiedliche Behandlung aus Gründen des öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein, in 

einem angemessenen Verhältnis zu den bekämpften Risiken stehen und weder direkt noch 

indirekt aus Gründen der Staatsangehörigkeit diskriminierend sein. 

(36) Die Abwicklungsbehörden sollten über ein gewisses Maß an Flexibilität verfügen, die 

Abwicklungsziele abzuwägen, wobei gegebenenfalls die Art und Umstände des jeweiligen 

Falles zu berücksichtigen sind. 
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(37) Die Abwicklungsbehörden sollten bei der Verfolgung der Abwicklungsziele prüfen, wie sich 

die Abwicklungskosten am besten minimieren lassen. Eine möglichst geringe 

Inanspruchnahme außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

ist ein Abwicklungsziel, allerdings zählt die Inanspruchnahme einer solchen Unterstützung 

zu den Abwicklungskosten. Die Minimierung der Kosten sollte jedoch nicht als gesondertes 

Abwicklungsziel betrachtet werden, sondern als ein Grundsatz, von dem sich die 

Abwicklungsbehörden bei der Entscheidung darüber leiten lassen sollten, wie die 

Abwicklungsziele am besten erreicht werden können. 

(38) Bei der Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und der Ausübung von 

Abwicklungsbefugnissen sollten die Abwicklungsbehörden alle geeigneten Maßnahmen 

ergreifen, um sicherzustellen, dass Abwicklungsmaßnahmen gemäß dem Grundsatz ergriffen 

werden, dass Versicherungs- und Rückversicherungsforderungen erst nachrangig betroffen 

sind, nachdem Anteilseigner und andere Gläubiger ihren Anteil an den Verlusten getragen 

haben. Darüber hinaus sollten die Abwicklungsbehörden sicherstellen, dass die Kosten für die 

Abwicklung eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens so gering wie 

möglich gehalten werden und Gläubiger derselben Klasse in gleicher Weise behandelt 

werden. 
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(39) Bei der Herabschreibung oder Umwandlung von Kapitalinstrumenten, Schuldtiteln und 

anderen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten sollte ein interner 

Verlustabsorptionsmechanismus Anwendung finden. In Verbindung mit 

Übertragungsinstrumenten, die darauf abzielen, die Kontinuität des Versicherungsschutzes 

zugunsten von Versicherungsnehmern, Begünstigten und Geschädigten zu gewährleisten, 

sollte dieser Mechanismus dafür sorgen, dass die Abwicklungsziele erreicht und die 

Auswirkungen eines Ausfalls eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens auf 

die Versicherungsnehmer weitgehend in Grenzen gehalten werden. In extremen Fällen kann 

die Abwicklung eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens jedoch die 

Anwendung spezifischer nationaler Regelungen erfordern, insbesondere ein 

Sicherungssystem für Versicherungen oder ein Abwicklungsfonds, in deren Rahmen 

zusätzliche Ressourcen für die Verlustabsorption und Restrukturierung bereitgestellt werden, 

oder – als letztes Mittel – eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln. Die erforderlichen Schutzbestimmungen zugunsten der Gläubiger sollten auch das 

Bestehen solcher spezifischen nationalen Regelungen widerspiegeln, die wiederum mit dem 

Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen im Einklang stehen müssen. Vor der 

Gewährung einer außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln sollte 

das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung angewandt werden. 
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(40) Es sollte nicht unverhältnismäßig in die Eigentumsrechte eingegriffen werden. Betroffene 

Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigte, Anspruchsberechtigte und sonstige 

Gläubiger von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ▌sollten daher keine 

größeren Verluste erleiden, als ihnen zum Zeitpunkt der Abwicklungsentscheidung bei einer 

Liquidation des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens entstanden wären 

(Grundsatz „keine Schlechterstellung von Gläubigern“). Dieser Grundsatz spiegelt das 

durch Artikel 17 der Charta geschützte Grundrecht auf Eigentum wider. Dieses Recht 

sollte im administrativen Abwicklungsverfahren geschützt werden, indem sichergestellt 

wird, dass alle betroffenen Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigten, 

Anspruchsberechtigten oder sonstigen Gläubiger nicht schlechter gestellt werden als im 

Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens. Die Bewertung der Behandlung, die 

Versicherungsnehmer, Anspruchsberechtigte und Geschädigte in einem solchen Fall 

erfahren hätten, sollte alle Zahlungen umfassen, die Versicherungsnehmer, 

Anspruchsberechtigte und Geschädigte gegebenenfalls aus Sicherungssystemen für 

Versicherungen und von Entschädigungsstellen gemäß der Richtlinie 2009/103/EG 

erhalten hätten. Im Fall einer teilweisen Übertragung von Vermögenswerten eines in 

Abwicklung befindlichen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens auf einen 

privaten Erwerber oder ein Brückenunternehmen sollte der verbleibende Teil des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens gemäß dem regulären Insolvenzverfahren liquidiert 

werden. Die im Liquidationsverfahren eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens noch verbleibenden Anteilseigner und Gläubiger, sollten 

befugt sein, im Rahmen des Liquidationsverfahrens zur Erfüllung oder Erstattung ihrer 

Ansprüche Zahlungen in einer Höhe zu verlangen, die mindestens dem Betrag entspricht, den 

sie im Fall einer Liquidation des gesamten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens 

zurückerhalten hätten. 
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(41) Zum Schutz der Rechte von Anteilseignern und Gläubigern, einschließlich 

Versicherungsnehmern, Begünstigten und Anspruchsberechtigten, sollten klare 

Verpflichtungen in Bezug auf die Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 

des in Abwicklung befindlichen Unternehmens und in Bezug auf die Bewertung der 

Behandlung festgelegt werden, die Anteilseigner und Gläubiger, einschließlich 

Versicherungsnehmer, Begünstigte und Anspruchsberechtigte, im Fall einer Liquidation des 

Unternehmens im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens erfahren hätten. Daher muss 

festgelegt werden, dass vor Ergreifung einer Abwicklungsmaßnahme eine faire und 

realistische Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des betreffenden 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens vorgenommen wird. Gegen eine solche 

Bewertung müssen Rechtsmittel eingelegt werden können. Angesichts der Beschaffenheit von 

Abwicklungsmaßnahmen und deren engen Zusammenhangs mit der genannten Bewertung 

sollten Rechtsmittel jedoch nur dann eingelegt werden können, wenn sie sich gleichzeitig 

auch gegen den Abwicklungsbeschluss richten. Darüber hinaus muss festgelegt werden, dass 

nach Anwendung der Abwicklungsinstrumente ein Vergleich zwischen der tatsächlichen 

Behandlung von Anteilseignern und Gläubigern, einschließlich Versicherungsnehmern, 

Begünstigten und Anspruchsberechtigten, und der Behandlung anzustellen ist, die sie im 

Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens erfahren hätten. Ein solcher Ex-post-Vergleich 

sollte auch unabhängig vom Abwicklungsbeschluss anfechtbar sein. Anteilseigner und 

Gläubiger, die weniger erhalten haben, als sie im Rahmen eines regulären 

Insolvenzverfahrens erhalten hätten, sollten Anspruch auf Zahlung der Differenz haben. 
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(42) Wenn Abwicklungsmaßnahmen ergriffen werden, könnten die Versicherungsnehmer 

einige oder alle in ihren jeweiligen Verträgen vorgesehenen Leistungen behalten und 

müssten nicht unbedingt einen neuen Versicherungsvertrag abschließen. Im Falle der 

Liquidation eines Unternehmens im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens könnte 

ein Vertragswechsel den Versicherungsnehmern Wiederbeschaffungskosten verursachen. 

Insbesondere im Falle langfristiger Versicherungsverträge könnten die Marktbedingungen 

und die eigenen Merkmale der Versicherungsnehmer sowie zusätzliche Kosten wie 

Maklerprovision und Abschlussgebühren zu erheblichen Kosten für jene 

Versicherungsnehmer führen, die ihre Verträge ersetzen müssen. Bei der Veranschlagung 

dieser Wiederbeschaffungskosten im Rahmen des Grundsatzes „keine Schlechterstellung 

von Gläubigern“ ist davon auszugehen, dass der Abschluss eines neuen Vertrags innerhalb 

eines angemessenen Zeitraums nach der Abwicklungsmaßnahme erfolgt und eine 

vergleichbare Deckung zu marktüblichen Preisen bietet. 
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(43) Es ist wichtig, dass Verluste sofort beim Ausfall eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens ausgewiesen werden. Die Bewertung von Vermögenswerten 

und Verbindlichkeiten ausfallender Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

sollte auf fairen, vorsichtigen und realistischen Annahmen zum Zeitpunkt der Nutzung der 

Abwicklungsinstrumente beruhen. Der Wert der Verbindlichkeiten sollte bei der Bewertung 

jedoch nicht durch die finanzielle Lage des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens beeinflusst werden. Bewertungen, die als Grundlage für 

die Wahl und Gestaltung der Abwicklungsmaßnahmen dienen, sollten mit dem geltenden 

aufsichtsrechtlichen Rahmen im Einklang stehen; im Zuge der Abwicklung könnten 

jedoch gezielte Änderungen an den Grundsätzen vorgenommen werden, auf denen dieser 

Rahmen basiert, insbesondere wenn die Annahme, dass das Unternehmen seine 

Geschäftstätigkeit nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung betreiben wird, 

nicht erfüllt ist. In Fällen von besonderer Dringlichkeit sollte es möglich sein, dass die 

Abwicklungsbehörden eine rasche Bewertung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten 

eines ausfallenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens vornehmen. Diese 

Bewertung sollte vorläufigen Charakter haben und solange gelten, bis eine unabhängige 

Bewertung vorgenommen wird. Die EIOPA sollte einen Rahmen mit den bei der 

Durchführung solcher Bewertungen anzuwendenden Grundsätzen festlegen und verschiedene 

spezifische Methoden zulassen, die je nach Sachlage von den Abwicklungsbehörden bzw. von 

den unabhängigen Bewertern anzuwenden sind. ▌ 
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(44) Bei der Anwendung von Abwicklungsmaßnahmen sollten die Abwicklungsbehörden die in 

den Abwicklungsplänen vorgesehenen Maßnahmen berücksichtigen und befolgen, es sei 

denn, die Abwicklungsbehörden gelangen unter Berücksichtigung der Sachlage zu der 

Bewertung, dass die Abwicklungsziele sich mit Maßnahmen, die in den Abwicklungsplänen 

nicht vorgesehen sind, besser erreichen lassen. 

(45) Die Abwicklungsinstrumente sollten darauf ausgerichtet und dazu geeignet sein, auf ein 

breites Spektrum weitgehend unvorhersehbarer Szenarien angewendet zu werden, wobei 

mögliche Unterschiede zwischen der Krise eines einzelnen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens und einer umfassenderen systemischen Bankenkrise zu 

berücksichtigen sind. Die Abwicklungsinstrumente sollten daher jedes dieser Szenarien 

abdecken, einschließlich des Solvent-Run-off-Managements eines in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens bis zur Einstellung dessen Betriebs, der Veräußerung des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens oder der Veräußerung von Anteilen an diesem 

Unternehmen, der Errichtung eines Brückenunternehmens, der Trennung der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des ausfallenden Unternehmens von dessen 

wertgeminderten oder ausfallgefährdeteren Portfolios und der Herabschreibung oder 

Umwandlung von Kapitalinstrumenten und anderen berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten des ausfallenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens. 
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(46) In spezifischen Fällen, in denen bestimmte Unternehmen der Gruppe für ein in 

Abwicklung befindliches Unternehmen Dienstleistungen erbringen, die entscheidend für 

die Gewährleistung der Kontinuität des Versicherungsschutzes sind, sollte die 

Abwicklungsbehörde die Befugnis haben, sicherzustellen, dass die von einem solchen 

Anbieter grundlegender Dienstleistungen bereitgestellten Waren und Dienstleistungen 

weiterhin bereitgestellt werden, falls sich dessen Finanzlage infolge des Ausfalls eines 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens innerhalb derselben Gruppe 

verschlechtert und die Ausübung einer solchen Befugnis erforderlich ist, um die 

Kontinuität des durch andere Unternehmen der Gruppe geleisteten Versicherungsschutzes 

zu wahren. Diese Befugnisse können die Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und -

befugnissen auf den Anbieter grundlegender Dienstleistungen umfassen. 

(47) Wurden Abwicklungsinstrumente eingesetzt, um Versicherungsportfolios auf ein solides 

Unternehmen zu übertragen, bei dem es sich um einen privaten Erwerber oder ein 

Brückenunternehmen handeln kann, so sollte der verbleibende Teil des Unternehmens 

innerhalb einer angemessenen Frist liquidiert werden. Die Länge dieser Frist sollte davon 

abhängen, ob das ausfallende Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

Dienstleistungen erbringen oder Unterstützung leisten muss, damit der private Erwerber oder 

das Brückenunternehmen die ihm im Wege dieser Übertragung anvertrauten Tätigkeiten oder 

Dienstleistungen erbringen kann. 
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(48) In jedem Mitgliedstaat sollten Finanzierungsmechanismen eingerichtet werden, über die 

Versicherungsnehmer, Begünstigte und Anspruchsberechtigte von in diesem Mitgliedstaat 

zugelassenen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen entschädigt werden. Es 

sollten Finanzierungsmechanismen zur Begleichung der Forderungen anderer Gläubiger 

und Anteilseigner nach dem Grundsatz „keine Schlechterstellung von Gläubigern“ zur 

Verfügung stehen, sofern dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel 

zu vermeiden. Diese Forderungen werden im Einklang mit der Rangfolge der Gläubiger im 

regulären Insolvenzverfahren berechnet, wodurch verhindert wird, dass Anteilseigner und 

andere Gläubiger entschädigt werden, bevor Versicherungsnehmer, Begünstigte oder 

Anspruchsberechtigte vollständig entschädigt werden. Zwar sollte eine direkte Absorption 

der Verluste eines Versicherungsunternehmens vermieden werden, es sollte jedoch möglich 

sein, derartige Finanzierungsmechanismen als letztes Mittel zur Deckung anderer Kosten 

im Zusammenhang mit dem Einsatz von Abwicklungsinstrumenten zu nutzen, soweit dies 

zur Erreichung der Abwicklungsziele erforderlich ist und sofern die 

Abwicklungsgrundsätze uneingeschränkt beachtet werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

beschließen können, dass Finanzierungsmechanismen genutzt werden können, um 

Verluste von Versicherungsnehmern, Begünstigten und Anspruchsberechtigten 

aufzufangen. In einem solchen Fall würde das ausfallende Unternehmen aus dem Markt 

ausscheiden und alle oder ein Teil der Portfolios von Versicherungsverträgen würden im 

Rahmen des Instruments der Unternehmensveräußerung oder auf ein 

Brückenunternehmen übertragen oder weiterhin in dem in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen gehalten, falls dieses in ein Solvent-Run-Off-Management überführt wird. 

In jedem Fall sollten die Forderungen der Anteilseigner herabgeschrieben werden, bevor 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen zur Verlustabsorption genutzt werden können. 

Angesichts der Vielfalt der Versicherungsmärkte sollte den Mitgliedstaaten eine gewisse 

Flexibilität in Bezug auf die genauen Modalitäten der Außenfinanzierung eingeräumt 

werden, solange ausreichende Liquidität verfügbar ist, um eine Entschädigung innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens zu gewährleisten. Ein Mitgliedstaat sollte nur in diesem 

Mitgliedstaat zugelassenen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sowie 

Zweigniederlassungen von Drittlandsunternehmen in der Union, die sich in seinem 

Hoheitsgebiet befinden, eine Beitragspflicht auferlegen. 
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(49) Mit dem Instrument der Unternehmensveräußerung sollten die Abwicklungsbehörden die 

Veräußerung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder einzelner 

Geschäftsbereiche davon ohne Zustimmung der Anteilseigner an einen oder mehrere 

Erwerber vornehmen können. Bei der Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung sollten die Behörden auf eine offene, transparente und 

diskriminierungsfreie Art und Weise Vorkehrungen für die Vermarktung dieses 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder einzelner Geschäftsbereiche 

davon treffen, wobei ein möglichst hoher Verkaufspreis erzielt werden sollte. Wenn ein 

solches Verfahren aus Dringlichkeitsgründen unmöglich ist, sollten die Behörden Schritte 

unternehmen, um die schädlichen Auswirkungen auf Wettbewerb und Binnenmarkt zu 

beheben. 

(50) Bei der Anwendung des Instruments der Unternehmensveräußerung sollten alle Nettoerlöse 

aus der Übertragung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten des in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens dem im Liquidationsverfahren befindlichen Unternehmen 

zugutekommen. Bei der Anwendung des Instruments der Unternehmensveräußerung sollten 

alle Nettoerlöse aus der Übertragung von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens den Inhabern dieser Anteile oder anderer 

Eigentumstitel zugutekommen, vorausgesetzt die Versicherungsnehmer und anderen 

Gläubiger des Unternehmens wurden als erste entschädigt, soweit deren Forderungen ohne 

vollständige Entschädigung herabgeschrieben wurden. Die Erlöse sollten abzüglich der 

Kosten aus dem Ausfall des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens und aus 

dem Abwicklungsverfahren berechnet werden. 
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(51) Informationen in Bezug auf die Vermarktung eines ausfallenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens und die Verhandlungen mit potenziellen Käufern vor der 

Anwendung des Instruments der Unternehmensveräußerung sind wahrscheinlich vertraulich 

und können ein Risiko für das Vertrauen in den Versicherungsmarkt darstellen. Es ist daher 

wichtig sicherzustellen, dass die in der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7 vorgeschriebene Offenlegung solcher Informationen gegenüber der 

Öffentlichkeit für den Zeitraum, der für die Planung und Strukturierung der Abwicklung des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens erforderlich ist, aufgeschoben werden 

kann. 

(52) Ein Brückenunternehmen ist ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das 

ganz oder teilweise im Eigentum einer oder mehrerer öffentlicher Stellen steht oder von der 

Abwicklungsbehörde kontrolliert wird. Der Hauptzweck eines Brückenunternehmens besteht 

darin sicherzustellen, dass die Versicherungsnehmer des ausfallenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens weiterhin kritische Funktionen in Anspruch nehmen 

können. Ein Brückenunternehmen sollte daher als existenzfähiges Geschäft fortgeführt und, 

sobald die Bedingungen dafür geeignet sind, an den Markt zurückgeführt oder im Fall, dass es 

nicht mehr existenzfähig ist, liquidiert werden. 

                                                
7 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 1). 
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(53) Das Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sollte es den 

Behörden ermöglichen, Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens zwecks derer Beseitigung, Verwaltung oder Abwicklung auf eine 

gesonderte Zweckgesellschaft zu übertragen. Zur Verhinderung eines ungerechtfertigten 

Wettbewerbsvorteils für das ausfallende Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

sollte das Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, dessen 

Hauptzweck darin besteht, eine Bestandsübertragung zu erleichtern, nur in Verbindung mit 

anderen Instrumenten eingesetzt werden. 

(54) Wirksame Abwicklungsregelungen sollten dafür sorgen, dass Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen so abgewickelt werden können, dass die negativen 

Auswirkungen eines Ausfalls auf Versicherungsnehmer, Steuerzahler, Realwirtschaft und 

Finanzstabilität so gering wie möglich gehalten werden. Durch Herabschreibungen oder 

Umwandlungen sollte sichergestellt werden, dass, bevor Versicherungs- oder 

Rückversicherungsforderungen betroffen sind, zunächst Anteilseigner und Gläubiger eines 

ausfallenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens Verluste tragen und einen 

angemessenen Teil der sich aus dem Ausfall des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens ergebenden Kosten übernehmen, sobald 

Abwicklungsbefugnisse ausgeübt werden. Mit dem Instrument der Herabschreibung oder 

Umwandlung sollte somit ein stärkerer Anreiz für Anteilseigner und Gläubiger von 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen sowie bis zu einem gewissen Grad für 

deren Versicherungsnehmer geschaffen werden, die finanzielle Lage des jeweiligen 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens unter normalen Umständen zu 

verfolgen. 
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(55) Es muss sichergestellt werden, dass die Abwicklungsbehörden unter verschiedenen 

Umständen über die notwendige Flexibilität verfügen, um ein in Abwicklung befindliches 

Unternehmen in ein Solvent-Run-off-Management zu überführen, seine Vermögenswerte, 

Rechte und Verbindlichkeiten zu den besten Bedingungen für die Versicherungsnehmer zu 

übertragen oder verbleibende Verluste zuzuweisen. Daher sollte festgelegt werden, dass die 

Abwicklungsbehörden das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung sowohl dann 

anwenden können sollten, wenn eine Abwicklung des ausfallenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens im Rahmen eines Solvent-Run-off-Managements angestrebt 

wird, als auch dann, wenn kritische Versicherungsdienste übertragen werden, während der 

verbleibende Teil des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens seine Tätigkeit 

einstellt und liquidiert wird. Im Interesse der Kontinuität eines wesentlichen Teils des 

Versicherungsschutzes kann in diesem Zusammenhang die Umstrukturierung von 

Versicherungsverbindlichkeiten gerechtfertigt sein, wenn dies als im besten Interesse der 

Versicherungsnehmer liegend betrachtet wird. 

(56) Besteht eine realistische Aussicht, dass die Existenzfähigkeit des Unternehmens 

wiederhergestellt werden kann und den Versicherungsnehmern im Zuge des 

Abwicklungsverfahrens keine Verluste entstehen, könnte das Instrument der Herabschreibung 

oder Umwandlung eingesetzt werden, damit das in Abwicklung befindliche Unternehmen 

seine Geschäftstätigkeit fortführen kann. In einem solchen Fall sollte die Abwicklung durch 

Herabschreibung oder Umwandlung mit einer Neubesetzung der Geschäftsleitung 

einhergehen, es sei denn, die Beibehaltung der Geschäftsleitung ist angebracht und für das 

Erreichen der Abwicklungsziele erforderlich. 
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(57) Es ist nicht angemessen, das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung auf 

Ansprüche anzuwenden, sofern diese abgesichert, besichert oder auf andere Art und Weise 

garantiert sind, da eine solche Herabschreibung oder Umwandlung unwirksam sein oder 

potenziell negative Auswirkungen auf die Finanzstabilität haben könnte. Damit gewährleistet 

werden kann, dass das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung wirksam ist und 

seine Ziele erreicht werden, ist es wünschenswert, dass es auf ein möglichst großes Spektrum 

unbesicherter Verbindlichkeiten eines ausfallenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens angewandt werden kann. Allerdings ist es zweckmäßig, 

bestimmte Arten unbesicherter Verbindlichkeiten vom Anwendungsbereich des Instruments 

der Herabschreibung oder Umwandlung auszunehmen. Um die Kontinuität kritischer 

Funktionen sicherzustellen, sollte das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung 

nicht auf bestimmte Verbindlichkeiten gegenüber Beschäftigten des ausfallenden 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder auf kommerzielle Forderungen im 

Zusammenhang mit den für das alltägliche Funktionieren des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens kritischen Gütern und Dienstleistungen angewandt werden. 

Um Rentenansprüche und Rentenbeträge zu wahren, die Pensionsfonds und 

Rententreuhändern geschuldet werden, sollte das Instrument der Herabschreibung oder 

Umwandlung nicht auf die Verbindlichkeiten des ausfallenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens gegenüber einem Altersversorgungssystem angewandt 

werden. Um die Gefahr einer systemischen Ansteckung zu verringern, sollte das Instrument 

der Herabschreibung oder Umwandlung ebenso wenig auf Verbindlichkeiten aus einer 

Beteiligung an Zahlungsverkehrssystemen mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben 

Tagen oder auf Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, Kreditinstituten und Wertpapierfirmen – es sei denn, diese 

sind Teil derselben Gruppe – mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als sieben Tagen 

angewandt werden. 
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(58) Eines der Hauptziele der Abwicklung besteht im Schutz des kollektiven Interesses von 

Versicherungsnehmern, Begünstigten und Anspruchsberechtigten. Auf Versicherungs- und 

Rückversicherungsforderungen sollte das Instrument der Herabschreibung oder 

Umwandlung daher nur als letztes Mittel angewandt werden, wobei die 

Abwicklungsbehörden die Folgen einer möglichen Herabschreibung von Forderungen aus 

Versicherungsverträgen, die von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen oder kleinen und 

mittleren Unternehmen gehalten werden, sorgfältig prüfen sollten. 

(59) Die Abwicklungsbehörden sollten Verbindlichkeiten unter bestimmten Umständen 

vollständig oder teilweise von der Herabschreibung oder Umwandlung ausschließen können, 

sofern diese Verbindlichkeiten nicht innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 

herabgeschrieben oder umgewandelt werden können, sofern der Ausschluss für das Erreichen 

der Abwicklungsziele unbedingt erforderlich und verhältnismäßig ist oder sofern die 

Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung eine Wertvernichtung 

verursachen würde, bei der die von anderen Gläubigern zu tragenden Verluste höher wären, 

als wenn diese Verbindlichkeiten nicht ausgeschlossen würden. Wird ein solcher Ausschluss 

angewandt, kann der Umfang der Herabschreibung oder Umwandlung anderer 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten erweitert werden, um diesen Ausschluss zu 

berücksichtigen, sofern der Grundsatz „keine Schlechterstellung von Gläubigern“ beachtet 

wird. Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sein, Abwicklungen aus ihrem 

allgemeinen Haushalt zu finanzieren. 
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(60) Bei der Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung auf 

Versicherungsverträge sollten die Abwicklungsbehörden beachten, dass die nach 

geltendem Recht vorgeschriebenen Mindestdeckungssummen nach der Umstrukturierung 

des Vertrags eingehalten werden. Dies sollte die Abwicklungsbehörde nicht daran hindern, 

das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung auf Versicherungsforderungen 

anzuwenden, die vor dem Datum der Abwicklungsmaßnahme entstanden sind. 

(61) Im Allgemeinen sollten die Abwicklungsbehörden das Instrument der Herabschreibung oder 

Umwandlung auf eine Art und Weise anwenden, die die gleichrangige Behandlung (pari 

passu) der Gläubiger und die gesetzliche Rangfolge der Forderungen im Rahmen des gültigen 

Insolvenzrechts gewährleistet. Die Verluste sollten deshalb zunächst durch Instrumente der 

aufsichtsrechtlichen Eigenmittel absorbiert und den Anteilseignern entweder durch Löschen 

oder Übertragen der Anteile oder durch eine starke Verwässerung zugewiesen werden. Sofern 

dies nicht ausreicht, sollten nachrangige Verbindlichkeiten umgewandelt oder 

herabgeschrieben werden. Vorrangige Verbindlichkeiten sollten nur dann umgewandelt oder 

herabgeschrieben werden, wenn nachrangige Verbindlichkeiten vollständig umgewandelt 

oder herabgeschrieben wurden. Die Herabsetzung des Nennwerts des Instruments oder der 

Verbindlichkeit bzw. die Umwandlung der Verbindlichkeit infolge der Ausübung von 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen sollte nur nach dem Recht des 

Mitgliedstaats der Abwicklungsbehörde, die die Herabschreibungs- oder 

Umwandlungsbefugnisse ausgeübt hat, angefochten werden können. 
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(62) Ausnahmen von Verbindlichkeiten, unter anderem für Zahlungsverkehrs- und 

Abrechnungssysteme, Arbeitnehmer- oder Handelsgläubiger oder bei Vorrangstellungen, 

sollten gleichermaßen in Drittländern und in der Union gelten. Um sicherzustellen, dass 

Verbindlichkeiten in Drittländern herabgeschrieben oder umgewandelt werden können, muss 

festgelegt werden, dass diese Möglichkeit in vertraglichen Bestimmungen, die dem Recht von 

Drittländern unterliegen, anerkannt wird. Eine solche vertragliche Form sollte nicht für 

Verbindlichkeiten vorgeschrieben sein, die von der Anwendung des Instruments der 

Herabschreibung oder Umwandlung ausgenommen sind, oder in Fällen, in denen das Recht 

des Drittlandes oder eine mit jenem Drittland geschlossene bindende Vereinbarung der 

Abwicklungsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats ermöglicht, das Instrument der 

Herabschreibung oder Umwandlung anzuwenden. 

(63) Anteilseigner und Gläubiger sollten, soweit erforderlich, zum 

Verlustzuweisungsmechanismus eines ausfallenden Unternehmens beitragen. Die 

Mitgliedstaaten sollten deshalb dafür sorgen, dass Instrumente des harten Kernkapitals 

(Tier 1), des Ergänzungskapitals (Tier 2) und des tertiären Kapitals (Tier 3) die Verluste zum 

Zeitpunkt der Nichttragfähigkeit des emittierenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens voll absorbieren. Folglich sollten die Abwicklungsbehörden 

gehalten sein, diese Instrumente voll herabzuschreiben oder sie gegebenenfalls zum Zeitpunkt 

der Nichttragfähigkeit des Unternehmens und vor Einleitung von Abwicklungsmaßnahmen in 

Instrumente des harten Kernkapitals umzuwandeln. Zu diesem Zweck sollte der Zeitpunkt der 

Nichttragfähigkeit des Unternehmens entweder als der Zeitpunkt verstanden werden, zu dem 

die betreffende Abwicklungsbehörde bestimmt, dass das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen die Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt, oder als 

der Zeitpunkt, zu dem die betreffende Abwicklungsbehörde beschließt, dass das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ohne Herabschreibung oder 

Umwandlung dieser Kapitalinstrumente nicht mehr existenzfähig wäre. Diese Anforderungen 

sollten in den Bedingungen für das jeweilige Instrument und in allen Prospekten oder 

Angebotsunterlagen vermerkt werden, die im Zusammenhang mit den Instrumenten 

veröffentlicht oder bereitgestellt werden. 
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(64) Damit eine wirksame Durchführung der Abwicklung gewährleistet werden kann, sollten die 

Abwicklungsbehörden über alle erforderlichen rechtlichen Befugnisse verfügen, die in 

unterschiedlicher Zusammensetzung bei der Anwendung der Abwicklungsinstrumente 

ausgeübt werden können. Diese rechtlichen Befugnisse sollten unter anderem die Befugnis, 

Anteile an einem ausfallenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen bzw. 

Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten dieses Unternehmens auf einen anderen 

Rechtsträger, z. B. ein anderes Unternehmen oder ein Brückenunternehmen, zu übertragen, 

die Befugnis, Anteile herabzuschreiben oder zu löschen oder Verbindlichkeiten eines 

ausfallenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens herabzuschreiben oder 

umzuwandeln, die Befugnis, die Geschäftsleitung zu ersetzen, sowie die Befugnis, für die 

Begleichung von Forderungen ein vorübergehendes Moratorium zu verhängen, umfassen. 

Darüber hinaus sind zusätzliche Befugnisse erforderlich, darunter die Befugnis, von anderen 

Teilen der Gruppe die Fortführung grundlegender Dienstleistungen zu verlangen. 

(65) Es ist nicht erforderlich, die genauen Mittel zu vorzuschreiben, mit denen die 

Abwicklungsbehörden bei einem ausfallenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen intervenieren sollten. Die Abwicklungsbehörden sollten 

entscheiden können, ob sie die Kontrolle mittels direkter Intervention bei diesem 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder mittels einer 

Ausführungsanordnung übernehmen. Dabei sollten sie je nach Sachlage entscheiden. 
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(66) Es müssen Verfahrensanforderungen festgelegt werden, mit denen sichergestellt wird, dass 

Abwicklungsmaßnahmen ordnungsgemäß gemeldet und veröffentlicht werden. 

Informationen, die die Abwicklungsbehörden und ihre professionellen Berater während des 

Abwicklungsverfahrens erhalten, sind jedoch wahrscheinlich vertraulich und sollten daher vor 

der Veröffentlichung des Abwicklungsbeschlusses einer wirksamen Geheimhaltungsregelung 

unterliegen. Bei allen bereitgestellten Informationen in Bezug auf einen noch nicht gefassten 

Beschluss, beispielsweise darüber, ob die Abwicklungsvoraussetzungen erfüllt sind, über die 

Anwendung eines spezifischen Instruments oder über Maßnahmen im Laufe des Verfahrens, 

muss davon ausgegangen werden, dass sie Auswirkungen auf die öffentlichen und privaten 

Interessen haben, die von den Maßnahmen betroffen sind. Deshalb muss sichergestellt 

werden, dass geeignete Mechanismen für die Wahrung der Vertraulichkeit entsprechender 

Informationen, einschließlich des Inhalts und der Einzelheiten der Sanierungs- und 

Abwicklungspläne und des Ergebnisses von in diesem Zusammenhang vorgenommenen 

Bewertungen, existieren. 

(67) Der Informationsaustausch zwischen Abwicklungsbehörden und Steuerbehörden sollte 

nicht verhindert werden. Ein solcher Informationsaustausch sollte mit dem nationalen 

Recht im Einklang stehen und – sofern die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat 

stammen – nur mit ausdrücklicher Zustimmung der jeweiligen Behörde, von der die 

Informationen stammen, erfolgen können. 
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(68) Die Abwicklungsbehörden sollten über zusätzliche Befugnisse verfügen, um die Wirksamkeit 

der Übertragung von Anteilen oder Schuldtiteln bzw. Vermögenswerten, Rechten und 

Verbindlichkeiten auf einen erwerbenden Dritten oder ein Brückenunternehmen 

sicherzustellen. Um die Übertragung von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsforderungen zu erleichtern, ohne gleichzeitig das allgemeine Risikoprofil 

des entsprechenden Portfolios sowie der damit verbundenen versicherungstechnischen 

Rückstellungen und Kapitalanforderungen zu beeinträchtigen, sollte der aus 

Rückversicherungsverträgen erwachsende wirtschaftliche Nutzen erhalten bleiben. Die 

Abwicklungsbehörden sollten daher die Möglichkeit haben, Versicherungs- oder 

Rückversicherungsforderungen zusammen mit den entsprechenden 

Rückversicherungsrechten zu übertragen. Zu diesem Zweck sollten sie unter anderem die 

Befugnis, Drittparteienrechte an den übertragenen Instrumenten oder Vermögenswerten 

aufzuheben, die Befugnis, Verträge rechtlich durchzusetzen, sowie die Befugnis haben, für 

die Kontinuität von Vereinbarungen gegenüber dem übernehmenden Rechtsträger der 

übertragenen Vermögenswerte und Anteile Sorge zu tragen. Auch das Recht einer 

Vertragspartei, einen Vertrag mit einem in Abwicklung befindlichen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen oder mit einem Unternehmen dessen Gruppe aus anderen 

Gründen als der Abwicklung des ausfallenden Unternehmens zu beenden, sollte unberührt 

bleiben. Darüber hinaus sollten die Abwicklungsbehörden über die zusätzliche Befugnis 

verfügen, von dem verbleibenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das 

im Wege eines regulären Insolvenzverfahren liquidiert wird, die Erbringung von 

Dienstleistungen zu fordern, die dem Unternehmen, auf das die Vermögenswerte oder Anteile 

mittels des Instruments für die Unternehmensveräußerung oder des Instruments des 

Brückenunternehmens übertragen wurden, die Wahrnehmung seiner Geschäftstätigkeit 

ermöglichen. 
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(69) Nach Artikel 47 der Charta hat jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte 

Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, das Recht, bei einem Gericht einen wirksamen 

Rechtsbehelf einzulegen. Deshalb sollten die von Abwicklungsbehörden gefassten Beschlüsse 

rechtsmittelfähig sein. 

(70) Von Abwicklungsbehörden ergriffene Krisenmanagementmaßnahmen können komplexe 

wirtschaftliche Bewertungen und einen breiten Ermessensspielraum erfordern. 

Abwicklungsbehörden verfügen über das spezifische Fachwissen, das sie für die 

Durchführung dieser Bewertungen und für die Festlegung der angemessenen Nutzung des 

Ermessensspielraums benötigen. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass die von den 

Abwicklungsbehörden in diesem Zusammenhang vorgenommenen komplexen 

wirtschaftlichen Bewertungen von den nationalen Gerichten bei der Überprüfung der 

jeweiligen Krisenmanagementmaßnahmen als Grundlage verwendet werden. Die Komplexität 

dieser Bewertungen sollte die nationalen Gerichte jedoch nicht davon abhalten, zu 

untersuchen, ob das Beweismaterial, auf das sich die Abwicklungsbehörde gestützt hat, 

sachlich präzise, zuverlässig und kohärent ist, ob es alle relevanten Informationen enthält, die 

bei der Bewertung einer komplexen Situation berücksichtigt werden sollten, und ob es zur 

Begründung der aus ihm gezogenen Schlussfolgerungen geeignet ist. 
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(71) Damit dringliche Situationen bewältigt werden können, ist vorzusehen, dass das Einlegen 

eines Rechtsmittels nicht die automatische Aussetzung der Wirkung der angefochtenen 

Entscheidung bewirkt und dass die Entscheidung der Abwicklungsbehörde sofort 

vollstreckbar ist, wenn angenommen werden muss, dass ihre Aussetzung dem öffentlichen 

Interesse zuwiderliefe. 

(72) Dritte, die im Zuge der Ausübung von Abwicklungsbefugnissen durch die Behörden in gutem 

Glauben Vermögenswerte, Verträge, Rechte und Verbindlichkeiten des in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens erworben haben, gilt es zu schützen. Ebenso muss die Stabilität 

der Finanzmärkte gewährleistet werden. Das Einlegen eines Rechtsmittels gegen einen 

Abwicklungsbeschluss sollte daher nachfolgende Verwaltungsakte oder Transaktionen, die 

aufgrund eines aufgehobenen Beschlusses abgeschlossen wurden, unberührt lassen. In diesen 

Fällen sollten die Rechtsmittel gegen unrechtmäßige Beschlüsse auf die Entschädigung der 

betroffenen Personen beschränkt sein. 
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(73) Aufgrund schwerwiegender Risiken für die Finanzstabilität in einem betreffenden 

Mitgliedstaat und in der Union müssen gegebenenfalls dringend 

Krisenmanagementmaßnahmen getroffen werden. Deshalb sollten nach nationalem Recht 

vorgesehene Verfahren für den Antrag auf vorab erteilte gerichtliche Zustimmung zu einer 

Krisenmanagementmaßnahme sowie für die gerichtliche Prüfung eines solchen Antrags rasch 

verlaufen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die betreffende Behörde ihren 

Beschluss unmittelbar nach der Genehmigung durch das Gericht fassen kann. Diese 

Möglichkeit sollte unbeschadet des Rechts interessierter Parteien bestehen, beim Gericht eine 

Aufhebung des Beschlusses zu beantragen. Sie sollte jedoch nur für einen begrenzten 

Zeitraum nach der Ergreifung der Krisenmanagementmaßnahme durch die 

Abwicklungsbehörde gewährt werden, damit die Anwendung des Abwicklungsbeschlusses 

nicht übermäßig verzögert wird. 
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(74) Für eine wirksame Abwicklung und zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten ist es 

erforderlich, dass für den Zeitraum, in dem eine Abwicklungsbehörde ihre einschlägigen 

Befugnisse wahrnimmt oder die Abwicklungsinstrumente anwendet, kein reguläres 

Insolvenzverfahren für ein ausfallendes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

eingeleitet oder fortgeführt wird, außer auf Initiative bzw. mit Zustimmung der 

Abwicklungsbehörde. Deshalb muss festgelegt werden, dass bestimmte vertragliche 

Verpflichtungen für einen begrenzten Zeitraum ausgesetzt werden können, damit die 

Abwicklungsbehörden die Abwicklungsinstrumente anwenden können. Diese Möglichkeit 

sollte jedoch nicht für Verpflichtungen im Zusammenhang mit von einem Mitgliedstaat 

gemäß der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates8 benannten 

Systemen, einschließlich zentraler Gegenparteien, gelten. Durch die Richtlinie 98/26/EG wird 

das mit der Teilnahme an Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen 

einhergehende Risiko herabgesetzt, und zwar insbesondere durch eine Verringerung der 

Beeinträchtigung, die die Insolvenz eines Teilnehmers eines solchen Systems hervorrufen 

würde. Es muss sichergestellt werden, dass diese Schutzvorkehrungen in Krisensituationen 

weiterhin greifen und dass für die Betreiber von Zahlungs- und 

Wertpapierabrechnungssystemen und andere Marktteilnehmer ein angemessenes Maß an 

Sicherheit bestehen bleibt. Eine Krisenpräventions- bzw. Krisenmanagementmaßnahme für 

sich sollte daher nicht als Insolvenzverfahren im Sinne der Richtlinie 98/26/EG gelten, sofern 

die jeweiligen wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen weiterhin erfüllt werden. 

                                                
8 Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über 

die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -
abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45). 
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(75) Es muss sichergestellt werden, dass Abwicklungsbehörden bei der Übertragung von 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf einen privaten Erwerber oder ein 

Brückenunternehmen ein ausreichend langer Zeitraum zur Verfügung steht, um zu 

übertragende Kontrakte zu ermitteln. Abwicklungsbehörden sollten daher die Möglichkeit 

haben, die Rechte der Gegenparteien auf Glattstellung, vorzeitige Fälligstellung oder sonstige 

Kündigung von Finanzkontrakten einzuschränken, bis die Übertragung erfolgt ist. Solche 

Einschränkungen sollten es den Abwicklungsbehörden ermöglichen, sich ein realistisches 

Bild von der Bilanz des ausfallenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens – 

ohne die mit einer umfangreichen Ausübung von Kündigungsrechten einhergehenden 

Änderungen im Hinblick auf Wert und Anwendungsbereich – zu verschaffen, und überdies 

zur Vermeidung von Marktinstabilität beitragen. Eingriffe in die vertraglichen Rechte der 

Gegenparteien sollten jedoch auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt werden. Von den 

Abwicklungsbehörden auferlegte Einschränkungen der Kündigungsrechte sollten daher nur 

für Krisenmanagementmaßnahmen oder unmittelbar mit der Anwendung solcher Maßnahmen 

verbundene Ereignisse gelten. Kündigungsrechte, die sich aus einem anderen Ausfall ergeben, 

einschließlich eines Zahlungsausfalls oder nicht erfolgter Einschusszahlungen, sollten hiervon 

unberührt bleiben. 
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(76) Im Falle einer Übertragung einiger, aber nicht aller Vermögenswerte, Rechte und 

Verbindlichkeiten eines ausfallenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

müssen legitime Kapitalmarktvereinbarungen gewahrt werden. Daher sollten 

Schutzbestimmungen festgelegt werden, die die Aufgliederung verbundener 

Verbindlichkeiten oder verbundener Rechte und Kontrakte verhindern, einschließlich 

Kontrakten mit derselben Gegenpartei, die durch Sicherheitsvereinbarungen, 

Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung, Aufrechnungsvereinbarungen, Close-

out-Saldierungsvereinbarungen und strukturierte Finanzierungsvereinbarungen gedeckt sind. 

Wenn solche Schutzbestimmungen anwendbar sind, sollten die Abwicklungsbehörden 

verpflichtet sein, alle in einer geschützten Vereinbarung miteinander verbundenen Kontrakte 

zu übertragen oder sie insgesamt bei dem verbleibenden Teil des ausfallenden Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmens zu belassen. Mit diesen Schutzbestimmungen soll 

erreicht werden, dass die gesetzliche Eigenkapitalbehandlung von Risikopositionen, die für 

die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG einer Saldierungsvereinbarung unterliegen, nicht 

berührt wird. 

(77) Um einem betreffenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen Finanzstabilität 

zu bieten, sollte ein Moratorium für Rückkaufsrechte der Versicherungsnehmer eingeführt 

werden. Durch ein solches Moratorium und die sich daraus ergebende Finanzstabilität des 

betreffenden Unternehmens sollte den Abwicklungsbehörden ausreichend Zeit eingeräumt 

werden, um das Unternehmen zu bewerten und zu beurteilen, welche 

Abwicklungsinstrumente angewandt werden sollten. Ein solches Moratorium sollte zudem die 

Gleichbehandlung der Versicherungsnehmer gewährleisten und somit etwaige nachteilige 

finanzielle Auswirkungen auf jene Versicherungsnehmer verhindern, die nicht zu den ersten 

gehören würden, die ihre Police zurückkaufen. Da eines der Ziele der Abwicklung in der 

Kontinuität des Versicherungsschutzes besteht, sollten die Versicherungsnehmer weiterhin 

alle in den betreffenden Versicherungs- oder Rückversicherungsverträgen vorgesehenen 

obligatorischen Zahlungen leisten, einschließlich im Falle von Rentenverträgen. 
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(78) Indem sichergestellt wird, dass die Abwicklungsbehörden über die gleichen 

Abwicklungsinstrumente und -befugnisse verfügen, wird ein koordiniertes Vorgehen im Falle 

des Ausfalls einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe erleichtert. Allerdings sind weitere 

Maßnahmen erforderlich, um die Zusammenarbeit zu fördern und fragmentierten nationalen 

Reaktionen vorzubeugen. Um sich im Falle der Abwicklung eines Unternehmens einer 

Gruppe auf ein Gruppenabwicklungskonzept einigen zu können, sollten die 

Abwicklungsbehörden daher gehalten sein, einander zu konsultieren und in 

Abwicklungskollegien zusammenzuarbeiten. Mit dem Ziel, eine Plattform für den Austausch 

und die Erzielung einer solchen Einigung zu schaffen, sollten um den Kern der bereits 

bestehenden Aufsichtskollegien Abwicklungskollegien eingerichtet werden, wobei auch 

Abwicklungsbehörden sowie zuständige Ministerien, die EIOPA und gegebenenfalls die für 

die Sicherungssysteme für Versicherungen zuständigen Behörden einbezogen werden sollten. 

Die Abwicklungskollegien sollten keine Entscheidungsgremien, sondern vielmehr 

Plattformen darstellen, die die Entscheidungsfindung durch die nationalen Behörden 

erleichtern, wobei es Aufgabe der betreffenden nationalen Behörden sein sollte, gemeinsame 

Entscheidungen zu treffen. 
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(79) Unter Berücksichtigung der regulatorischen Entwicklungen als Reaktion auf die weltweite 

Finanzkrise, der seit dieser Krise gewonnenen Erfahrungen und der Anwendung dieser 

neuen Richtlinie sollte die Kommission nach Konsultation der EIOPA dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht vorlegen, in dem die Angemessenheit gemeinsamer 

Mindeststandards für Sicherungssysteme für Versicherungen in der Union bewertet wird. 

Dieser Bericht sollte mindestens Folgendes umfassen: eine Bewertung des aktuellen Stands 

in Bezug auf Sicherungssysteme für Versicherungen in den Mitgliedstaaten 

(Abdeckungsniveau, Art der abgedeckten Versicherungen, Auslöser); eine Analyse der 

politischen Optionen, einschließlich der verschiedenen Möglichkeiten, wie die 

Sicherungssysteme für Versicherungen für die Fortführung oder Liquidierung von 

Versicherungspolicen genutzt werden können, wobei den Unterschieden zwischen den 

Versicherungsprodukten verschiedener Mitgliedstaaten gebührend Rechnung zu tragen ist; 

eine Bewertung der Notwendigkeit, eine Mindestgrundlage für Sicherungssysteme für 

Versicherungen in der gesamten Union einzuführen, und gegebenenfalls eine Darlegung 

der erforderlichen Schritte zur deren Einführung. Dem Bericht wird erforderlichenfalls ein 

Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 
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(80) Bei der Abwicklung grenzüberschreitend tätiger Gruppen sollten das Erfordernis, Verfahren 

anzuwenden, bei denen die Bedenklichkeit der Situation berücksichtigt wird und effiziente, 

faire und rechtzeitige Lösungen für die Gruppe insgesamt gefunden werden, einerseits und 

das Erfordernis, Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft und die Finanzstabilität in allen 

Mitgliedstaaten, in denen die Gruppe tätig ist, zu schützen, andererseits gegeneinander 

abgewogen werden. Deshalb sollten die verschiedenen Abwicklungsbehörden ihre Ansichten 

im Abwicklungskollegium austauschen, wobei alle Abwicklungsmaßnahmen, die von der für 

die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde vorgeschlagen werden, von verschiedenen 

Abwicklungsbehörden im Zusammenhang mit den Gruppenabwicklungsplänen erarbeitet und 

erörtert werden sollten. Damit – soweit möglich – rasch gemeinsame Entscheidungen 

getroffen werden können, sollten die Abwicklungskollegien auch die Standpunkte der 

Abwicklungsbehörden all jener Mitgliedstaaten einbeziehen, in denen die Gruppe tätig ist. 
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(81) Bei Abwicklungsmaßnahmen der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde sollten 

stets die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft und 

die Finanzstabilität in den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, in denen die Gruppe tätig 

ist. Die Abwicklungsbehörden des Mitgliedstaats, in dem ein Tochterunternehmen 

niedergelassen ist, sollten daher die Möglichkeit haben, als letztes Mittel und in hinreichend 

begründeten Fällen Einwände gegen die Entscheidungen der für die Gruppenabwicklung 

zuständigen Behörde zu erheben, wenn diese Abwicklungsbehörden der Auffassung sind, 

dass die Abwicklungsmaßnahmen – entweder im Hinblick auf das Erfordernis, 

Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft und die Finanzstabilität in diesem Mitgliedstaat zu 

schützen, oder aufgrund der für vergleichbare Unternehmen in diesem Mitgliedstaat geltenden 

Verpflichtungen – nicht angemessen sind. 

(82) Gruppenabwicklungskonzepte sollten eine koordinierte Abwicklung erleichtern, wodurch für 

alle Unternehmen einer Gruppe am ehesten das bestmögliche Ergebnis erzielt werden dürfte. 

Deshalb sollten die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden 

Gruppenabwicklungskonzepte vorschlagen und diese dem Abwicklungskollegium vorlegen. 

Abwicklungsbehörden, die mit einem Gruppenabwicklungskonzept nicht einverstanden sind 

oder unabhängige Abwicklungsmaßnahmen ergreifen wollen, sollten der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde und den anderen von dem 

Gruppenabwicklungskonzept betroffenen Abwicklungsbehörden die Gründe für ihren 

Standpunkt sowie die Einzelheiten etwaiger unabhängiger Abwicklungsmaßnahmen mitteilen, 

die sie zu ergreifen beabsichtigen. Eine Behörde, die beschließt, von dem 

Gruppenabwicklungskonzept abzuweichen, sollte den potenziellen Auswirkungen dieses 

Abweichens auf Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft und die Finanzstabilität in den 

Mitgliedstaaten, in denen sich die anderen Abwicklungsbehörden befinden, sowie den 

potenziellen Folgen dieses Abweichens auf andere Teile der Gruppe gebührend Rechnung 

tragen. 
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(83) Zur Gewährleistung eines koordinierten Vorgehens auf Gruppenebene sollten die 

Abwicklungsbehörden gehalten sein, im Rahmen eines Gruppenabwicklungskonzepts auf 

Unternehmen der Gruppe, die die Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllen, das gleiche 

Instrument anzuwenden. Die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden sollten daher 

befugt sein, das Instrument des Brückenunternehmens auf Gruppenebene anzuwenden, um 

eine gesamte Gruppe zu stabilisieren, und Eigentumstitel an Tochterunternehmen auf das 

Brückenunternehmen zu übertragen, damit diese Tochterunternehmen unter angemessenen 

Marktbedingungen entweder als Paket oder einzeln weiter veräußert werden können. Darüber 

hinaus sollten die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden befugt sein, das 

Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung auf Ebene des Mutterunternehmens 

anzuwenden. 

(84) Eine wirksame Abwicklung international tätiger Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen und -unternehmensgruppen erfordert die Zusammenarbeit 

zwischen den Abwicklungsbehörden in Mitgliedstaaten und Drittländern. Zu diesem Zweck 

sollte die EIOPA, sofern dies aufgrund der vorliegenden Situation gerechtfertigt ist, befugt 

sein, gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 nicht bindende 

Rahmenvereinbarungen über die Zusammenarbeit mit Drittlandsbehörden auszuarbeiten und 

zu schließen. Aus demselben Grund sollte es nationalen Behörden gestattet sein, im Einklang 

mit den von der EIOPA geschlossenen Rahmenvereinbarungen über die Zusammenarbeit 

bilaterale Vereinbarungen mit Drittlandsbehörden zu schließen. Durch die Ausarbeitung 

solcher bilateralen Vereinbarungen sollte eine wirksame Planung, Entscheidungsfindung und 

Koordinierung im Hinblick auf solche international tätigen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen sichergestellt werden. Damit für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen gesorgt wird, sollten solche bilateralen Vereinbarungen auf 

Gegenseitigkeit beruhen, wobei Abwicklungsbehörden die Verfahren jeweils anderer 

Abwicklungsbehörden anerkennen und durchsetzen, sofern keine Ausnahme gilt, aufgrund 

derer eine Anerkennung von Abwicklungsverfahren von Drittländern abgelehnt werden kann. 
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(85) Abwicklungsbehörden sollten sowohl in Bezug auf Tochterunternehmen von in der Union 

oder in Drittländern niedergelassenen Gruppen als auch in Bezug auf Zweigniederlassungen 

von in der Union oder in Drittländern niedergelassenen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen zusammenarbeiten. Tochterunternehmen von in Drittländern 

niedergelassenen Gruppen sind in der Union niedergelassene Unternehmen und unterliegen 

daher uneingeschränkt dem Unionsrecht, einschließlich der Anwendung jeglicher 

Abwicklungsinstrumente. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch weiterhin das Recht haben, in 

Bezug auf Zweigniederlassungen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

mit Sitz in Drittländern tätig zu werden, wenn die Anerkennung der Abwicklungsverfahren 

des Drittlands und ihre Anwendung auf eine Zweigniederlassung die Realwirtschaft oder die 

Finanzstabilität in der Union gefährden würde oder Versicherungsnehmer in der Union keine 

Gleichbehandlung mit Versicherungsnehmern in Drittländern genießen würden. Unter den 

genannten Umständen sollten die Mitgliedstaaten das Recht haben, nach Konsultation ihrer 

jeweiligen Abwicklungsbehörden die Anerkennung von Abwicklungsverfahren von 

Drittländern abzulehnen. 
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▌  

(86) Die Umsetzung dieser Richtlinie sollte kein Hindernis dafür sein, dass neben dem 

Sanierungs- und Abwicklungsrahmen gleichzeitig nationale Sicherungssysteme für 

Versicherungen bestehen, unabhängig davon wie diese nationalen Sicherungssysteme für 

Versicherungen finanziert werden. Die Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und -

befugnissen auf ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen sollte kein 

Hindernis dafür sein, dass Versicherungsnehmer, Begünstigte und andere 

Anspruchsberechtigte eine Entschädigung über diese nationalen Sicherungssysteme 

erhalten. 

(87) Die EIOPA sollte die Konvergenz der Praktiken von Abwicklungsbehörden fördern, indem 

sie Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 herausgibt. Darin sollte 

sie insbesondere Folgendes darlegen: a) weitere Einzelheiten zu den Kriterien für die 

Anwendung vereinfachter Anforderungen auf bestimmte Unternehmen; b) verschiedene 

Szenarien für die präventiven Sanierungspläne und eine Liste der mindestens erforderlichen 

qualitativen und quantitativen Indikatoren; c) die Kriterien für die Ermittlung kritischer 

Funktionen; d) weitere Aspekte und Kriterien für die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit; 

e) die Einzelheiten der Maßnahmen zum Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen für 

die Abwicklungsfähigkeit sowie die Umstände, unter denen die einzelnen Maßnahme 

angewendet werden können; und f) die Art und Weise, wie Informationen für die Zwecke der 

Geheimhaltungspflichten in zusammengefasster oder allgemeiner Form bereitgestellt werden 

sollten. 
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(88) Technische Standards für den Finanzdienstleistungssektor sollten eine konsistente 

Harmonisierung und einen angemessenen Schutz von Versicherungsnehmern, Anlegern und 

Verbrauchern in der gesamten Union erleichtern. Da die EIOPA über hochgradig 

spezialisiertes Fachwissen verfügt, wäre es sinnvoll und angemessen, ihr die Aufgabe zu 

übertragen, Entwürfe für technische Regulierungs- und Durchführungsstandards, die keine 

politischen Entscheidungen erfordern, auszuarbeiten und der Kommission vorzulegen. 

(89) Die Kommission sollte – soweit in dieser Richtlinie vorgesehen – im Wege delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV von der EIOPA im Einklang mit den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 ausgearbeitete Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards erlassen, in denen Folgendes festgelegt wird: a) die Kriterien – 

insbesondere im Hinblick auf die grenzüberschreitende Tätigkeit – aufgrund derer ein 

Unternehmen einem präventiven Sanierungsplanung unterworfen wird, die Methoden zur 

Bestimmung der Marktanteile für die Zwecke der Sanierungsplanung und die 

Informationen, die in den präventiven Sanierungsplänen enthalten sein müssen; b) der Inhalt 

der Abwicklungspläne sowie der Inhalt der Gruppenabwicklungspläne; ▌c) verschiedene 

Bewertungselemente, einschließlich der Umstände, unter denen eine Person für die Zwecke 

der Durchführung einer Bewertung als unabhängig gilt, der Methoden zur Bewertung der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Abwicklung, der 

Trennung verschiedener Bewertungen, der Methode zur Berechnung des in vorläufige 

Bewertungen aufzunehmenden Puffers für zusätzliche Verluste, der Methoden und 

Grundsätze der Bewertung von aus Derivaten entstehenden Verbindlichkeiten sowie der 

Methode zur Bewertung einer unterschiedlichen Behandlung; d) der Inhalt der 

Vertragsklauseln, die in dem Recht eines Drittlands unterliegenden Finanzkontrakte 

aufzunehmen sind; e) die konkrete Arbeitsweise der Abwicklungskollegien. Die Kommission 

sollte – soweit in dieser Richtlinie vorgesehen – im Wege von Durchführungsrechtsakten 

gemäß Artikel 291 AEUV von der EIOPA im Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 ausgearbeitete Entwürfe technischer Durchführungsstandards erlassen, in 

denen die Verfahren, der Umfang und eine Mindestauswahl an Standardformularen und 

Mustern für die Bereitstellung der für die Zwecke von Abwicklungsplänen und die 

Mitwirkung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens erforderlichen 

Informationen festgelegt werden. 
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▌ 

(90) Die Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates9, die 

Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates10 und die Richtlinie 

(EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates11 enthalten Vorschriften zum 

Schutz der Anteilsinhaber und Gläubiger von Unternehmen, die in den Anwendungsbereich 

dieser Richtlinien fallen. In Fällen, in denen Abwicklungsbehörden rasch handeln müssen, 

könnten diese Vorschriften wirksame Abwicklungsmaßnahmen und eine wirksame 

Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und -befugnissen durch die 

Abwicklungsbehörden behindern. Deshalb sollten die Ausnahmeregelungen der 

Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates12 und der Verordnung 

(EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates13 auf Maßnahmen ausgeweitet 

werden, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen ergriffen werden. Um für alle Beteiligten größtmögliche 

Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollten diese Ausnahmen klar definiert und eng gefasst 

sein und nur in Anspruch genommen werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt und 

die für eine Abwicklung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

                                                
9 Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 

betreffend Übernahmeangebote (ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 12). 
10 Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über 

die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften 
(ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17). 

11 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 
über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46). 

12 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU
, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 190). 

13 Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2020 über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler 
Gegenparteien und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) 
Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2015/2365 und der 
Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 2017/1132 
(ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1). 
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(91) Um allen betreffenden Behörden einen angemessenen Informationsaustausch und einen 

angemessenen Zugang zu Informationen zu ermöglichen, muss sichergestellt werden, dass die 

Abwicklungsbehörden in allen einschlägigen Gremien vertreten sind und dass die EIOPA 

über das Fachwissen verfügt, das für die Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit 

der Sanierung und Abwicklung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

erforderlich ist. Deshalb sollte die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 dahin geändert werden, 

dass Abwicklungsbehörden als zuständige Behörden im Sinne der genannten Verordnung 

benannt werden. Eine solche Gleichsetzung von Abwicklungsbehörden und zuständigen 

Behörden steht im Einklang mit der der EIOPA in Artikel 25 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 übertragenen Aufgabe, zur Entwicklung und Abstimmung von Sanierungs- 

und Abwicklungsplänen beizutragen und sich aktiv daran zu beteiligen. 
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(92) Es muss sichergestellt werden, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 

Personen, die die Geschäfte dieser Unternehmen tatsächlich kontrollieren, sowie ihre 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgane ihren Verpflichtungen in Bezug auf die 

Abwicklung solcher Unternehmen nachkommen. Ebenso muss sichergestellt werden, dass 

diese Unternehmen, die Personen, die deren Geschäfte tatsächlich kontrollieren, sowie ihre 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgane unionsweit einer ähnlichen Behandlung 

unterliegen. Die Mitgliedstaaten sollten daher verpflichtet werden, verwaltungsrechtliche 

Sanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen vorzusehen, die wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sind. Diese verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen sollten in Bezug auf die Adressaten, die bei der Anwendung einer 

solchen verwaltungsrechtlichen Sanktion oder einer anderen Verwaltungsmaßnahme zu 

berücksichtigenden Kriterien, die Bekanntmachung verwaltungsrechtlicher Sanktionen oder 

anderer Verwaltungsmaßnahmen, die wesentlichen Sanktionierungsbefugnisse sowie in 

Bezug auf die Höhe der von den Verwaltungen verhängten Geldbußen bestimmte 

grundlegende Anforderungen erfüllen. Die EIOPA sollte unter strenger Einhaltung des 

Berufsgeheimnisses eine zentrale Datenbank betreiben, in der alle ihr von den 

Aufsichtsbehörden und den Abwicklungsbehörden gemeldeten verwaltungsrechtlichen 

Sanktionen, anderen Verwaltungsmaßnahmen und Informationen über Rechtsmittel erfasst 

werden. 
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(93) Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet sein, Vorschriften über verwaltungsrechtliche 

Sanktionen oder andere Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf dem nationalen Strafrecht 

unterliegende Verstöße gegen diese Richtlinie festzulegen. Die Aufrechterhaltung 

strafrechtlicher Sanktionen anstelle von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen gegenüber solchen Verstößen sollte jedoch nicht die Möglichkeiten 

der Abwicklungsbehörden und Aufsichtsbehörden einschränken oder in anderer Weise 

beeinträchtigen, bereits frühzeitig mit den Abwicklungsbehörden und Aufsichtsbehörden in 

anderen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, Zugang zu ihren Informationen zu erhalten und 

mit ihnen Informationen auszutauschen, und zwar auch dann, wenn die zuständigen 

Justizbehörden bereits mit der Verfolgung der betreffenden Verstöße befasst wurden. 

(94) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Harmonisierung der Vorschriften und Verfahren für 

die Abwicklung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, von den 

Mitgliedstaaten allein nicht in ausreichendem Maße verwirklicht werden kann, sondern sich 

aufgrund der möglichen unionsweiten Auswirkungen des Ausfalls eines Unternehmens besser 

auf Unionsebene verwirklichen lässt, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 

diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 
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(95) Die Aufsichtsbehörden und die Abwicklungsbehörden sollten, wenn sie aufgrund dieser 

Richtlinie Entscheidungen oder Maßnahmen treffen, den Auswirkungen dieser 

Entscheidungen und Maßnahmen auf Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft und die 

Finanzstabilität in den anderen Mitgliedstaaten stets gebührend Rechnung tragen und die 

Bedeutung eines Tochterunternehmens oder grenzüberschreitender Tätigkeiten für 

Versicherungsnehmer, den Finanzsektor und die Wirtschaft des Mitgliedstaats, in dem dieses 

Tochterunternehmen niedergelassen ist bzw. in dem diese Tätigkeiten erbracht werden, 

berücksichtigen, und zwar auch dann, wenn das betreffende Tochterunternehmen oder die 

betreffenden grenzüberschreitenden Tätigkeiten für die Gruppe von geringerer Wichtigkeit 

sind. 

(96) Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie und aufbauend auf den bisherigen 

Erfahrungen sollte die Kommission nach Konsultation der EIOPA eine eingehendere 

Bewertung vornehmen und dem Europäischen Parlament und dem Rat ausführlich 

darüber Bericht erstatten und dabei den Schwerpunkt auf ausgewählte Aspekte der 

Anwendung dieser Richtlinie legen — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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TITEL I 

GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND 

BENENNUNG DER ABWICKLUNGSBEHÖRDEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) In dieser Richtlinie werden Vorschriften und Verfahren für die Sanierung und Abwicklung 

folgender Unternehmen festgelegt: 

a) in der Union niedergelassene Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 

in den Anwendungsbereich von Artikel 2 der Richtlinie 2009/138/EG fallen; 

b) in der Union niedergelassene Mutterversicherungs- und -

rückversicherungsunternehmen; 
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c) in der Union niedergelassene Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften; 

d) in einem Mitgliedstaat niedergelassene Mutterversicherungsholdinggesellschaften und 

gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaften; 

e) Unions-Mutterversicherungsholdinggesellschaften und gemischte Unions-

Mutterfinanzholdinggesellschaften; 

f) außerhalb der Union niedergelassene Zweigniederlassungen von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die die Bedingungen der Artikel 75 bis 80 erfüllen. 

In der vorliegenden Richtlinie werden ferner Vorschriften und Verfahren festgelegt, die für 

Anbieter grundlegender Dienstleistungen gelten, wenn das betreffende Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen abgewickelt wird. 
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Bei der Festlegung und Anwendung der Anforderungen dieser Richtlinie und bei der 

Anwendung der einzelnen ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente auf ein in 

Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 genanntes Unternehmen berücksichtigen die 

Abwicklungsbehörden und Aufsichtsbehörden die Art der Geschäftstätigkeiten dieses 

Unternehmens, seine Beteiligungsstruktur, seine Rechtsform, sein Risikoprofil, seine Größe, 

seinen Rechtsstatus, seine Verflechtung mit anderen Instituten oder dem Finanzsystem im 

Allgemeinen sowie den Umfang und die Komplexität seiner Tätigkeiten. 

(2) Die Mitgliedstaaten können strengere als die in dieser Richtlinie und den auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten vorgesehenen 

Vorschriften erlassen oder beibehalten oder zusätzliche Vorschriften erlassen, vorausgesetzt, 

dass diese Vorschriften allgemein gelten und nicht im Widerspruch zu dieser Richtlinie und 

den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten 

stehen. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

▌  

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Abwicklung“ die Anwendung eines Abwicklungsinstruments oder eines Instruments 

nach Artikel 26 Absatz 7, um ein oder mehrere Abwicklungsziele nach Artikel 18 

Absatz 2 zu erreichen; 

2. „Versicherungsunternehmen“ ein Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 

Nummer 1 der Richtlinie 2009/138/EG; 

3. „Rückversicherungsunternehmen“ ein Rückversicherungsunternehmen im Sinne von 

Artikel 13 Nummer 4 der Richtlinie 2009/138/EG; 

4. „Versicherungsholdinggesellschaft“ eine Versicherungsholdinggesellschaft im Sinne 

von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 2009/138/EG; 

5. „gemischte Finanzholdinggesellschaft“ eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der Richtlinie 2002/87/EG; 
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6. „Mutterversicherungsholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat“ eine 

Versicherungsholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe f der 

Richtlinie 2009/138/EG, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist und kein 

Tochterunternehmen eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, einer 

Versicherungsholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft ist, 

das bzw. die in demselben Mitgliedstaat zugelassen ist oder errichtet wurde; 

7. „Unions-Mutterversicherungsholdinggesellschaft“ eine 

Mutterversicherungsholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, die kein 

Tochterunternehmen eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, einer 

anderen Versicherungsholdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft ist, das bzw. die in einem Mitgliedstaat zugelassen ist oder 

errichtet wurde; 

8. „gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat“ eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe h der 

Richtlinie 2009/138/EG, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist und selbst kein 

Tochterunternehmen eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, einer 

Versicherungsholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft ist, 

das bzw. die in demselben Mitgliedstaat zugelassen ist oder errichtet wurde; 
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9. „gemischte Unions-Mutterfinanzholdinggesellschaft“ eine gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, die kein Tochterunternehmen 

eines in einem Mitgliedstaat zugelassenen Unternehmens oder einer anderen, in einem 

Mitgliedstaat errichteten Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft ist; 

10. „Gruppe“ eine Gruppe im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe c der 

Richtlinie 2009/138/EG; 

11. „Abwicklungsziele“ die in Artikel 18 Absatz 2 genannten Abwicklungsziele; 

12. „Abwicklungsbehörde“ eine gemäß Artikel 3 von einem Mitgliedstaat benannte 

Behörde; 

13. „Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbehörde im Sinne von Artikel 13 Nummer 10 der 

Richtlinie 2009/138/EG; 
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14. „Abwicklungsinstrument“ eines der in Artikel 26 Absatz 3 genannten 

Abwicklungsinstrumente; 

15. „Abwicklungsbefugnis“ eine der in den Artikeln 40 bis 52 genannten Befugnisse; 

16. „zuständige Ministerien“ die Finanzministerien oder andere Ministerien der 

Mitgliedstaaten, die auf nationaler Ebene je nach den nationalen Zuständigkeiten für 

wirtschafts-, finanz- und haushaltspolitische Entscheidungen zuständig sind und die 

nach Artikel 3 Absatz 7 benannt wurden; 

17. „Geschäftsleitung“ die ▌Person oder Personen, die das Unternehmen tatsächlich leitet 

bzw. leiten und für das Tagesgeschäft des Unternehmens verantwortlich und 

diesbezüglich gegenüber dem Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan 

rechenschaftspflichtig ist bzw. sind; 
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18. „grenzüberschreitende Gruppe“ eine Gruppe, deren einzelne Unternehmen in mehr als 

einem Mitgliedstaat niedergelassen sind; 

19. „außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln“ eine staatliche 

Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV – oder eine sonstige öffentliche 

finanzielle Unterstützung auf supranationaler Ebene, die, wenn sie auf nationaler Ebene 

geleistet würde, als staatliche Beihilfe gälte –, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung 

der Existenzfähigkeit, Liquidität oder Solvabilität eines ▌in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmens oder einer Gruppe, der ein solches 

Unternehmen angehört, gewährt wird; 

20. „Unternehmen der Gruppe“ eine juristische Person, die Teil einer Gruppe ist; 

21. „für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde“ eine für die Gruppenaufsicht 

zuständige Behörde im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe d der 

Richtlinie 2009/138/EG; 

22. „präventiver Sanierungsplan“ einen gemäß Artikel 5 von einem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen erstellten und fortgeschriebenen präventiven 

Sanierungsplan; 
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23. „präventiver Gruppensanierungsplan“ einen gemäß Artikel 7 erstellten und 

fortgeschriebenen präventiven Gruppensanierungsplan; 

24. „bedeutende grenzüberschreitende Tätigkeiten“ bedeutende grenzüberschreitende 

Tätigkeiten im Sinne von Artikel 152aa Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG; 

25. „kritische Funktionen“ von einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

für Dritte erbrachte Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Geschäfte, die nicht innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens oder zu vertretbaren Kosten ersetzt werden können 

und deren Nichterbringung aufgrund der Unfähigkeit eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf das 

Finanzsystem oder die Realwirtschaft in einem oder mehreren Mitgliedstaaten haben 

würde, darunter insbesondere die Auswirkungen infolge der Beeinträchtigung des 

sozialen Wohlergehens einer großen Zahl von Versicherungsnehmern, Begünstigten 

und Geschädigten oder infolge systemischer Störungen oder infolge des Verlusts des 

allgemeinen Vertrauens in die Erbringung von Versicherungsdienstleistungen; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=


 

 74 

26. „Kerngeschäftsbereiche“ Geschäftsbereiche und damit verbundene Dienste, die für ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder eine Gruppe, der ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen angehört, wesentliche Quellen der 

Einnahmen, der Gewinne oder des Franchise-Werts darstellen; 

27. „Finanzierungsmechanismus“ ein ▌Mechanismus, der von einem Mitgliedstaat im 

Einklang mit Artikel 81 eingerichtet wurde, ▌um sicherzustellen, dass die 

Abwicklungsbehörde die ▌Abwicklungsinstrumente wirksam anwendet und die 

Abwicklungsbefugnisse wirksam ausübt; 

28. „Eigenmittel“ Eigenmittel im Sinne von Artikel 87 der Richtlinie 2009/138/EG; 

29. „Abwicklungsmaßnahme“ eine Entscheidung gemäß Artikel 19 oder Artikel 20 über die 

Abwicklung eines ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmens, 

die Anwendung eines ▌Abwicklungsinstruments oder die Ausübung einer oder 

mehrerer ▌Abwicklungsbefugnisse; 
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30. „Abwicklungsplan“ einen gemäß Artikel 9 erstellten Abwicklungsplan für ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen; 

31. „Gruppenabwicklung“ 

a) entweder Abwicklungsmaßnahmen auf der Ebene eines Mutterunternehmens oder 

eines der Gruppenaufsicht unterliegenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens oder 

b) die Koordinierung der Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und der 

Ausübung von Abwicklungsbefugnissen durch Abwicklungsbehörden in Bezug 

auf Unternehmen der Gruppe ▌; 

32. „Gruppenabwicklungsplan“ einen gemäß den Artikeln 10 und 11 erstellten Plan für eine 

Gruppenabwicklung; 

33. „für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde“ die Abwicklungsbehörde in dem 

Mitgliedstaat, in dem sich die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde befindet; 
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34. „Gruppenabwicklungskonzept“ einen gemäß Artikel 73 für die Zwecke einer 

Gruppenabwicklung ausgearbeiteten Plan; 

35. „Abwicklungskollegium“ ein gemäß Artikel 70 eingerichtetes Kollegium ▌; 

36. „Europäisches Abwicklungskollegium“ ein gemäß Artikel 71 eingerichtetes 

Kollegium; 

37. „gemischte Versicherungsholdinggesellschaft“ eine gemischte 

Versicherungsholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe g der 

Richtlinie 2009/138/EG; 
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38. „reguläre Insolvenzverfahren“ Gesamtverfahren, welche die Insolvenz des Schuldners 

voraussetzen und den vollständigen oder teilweisen Vermögensbeschlag gegen den 

Schuldner sowie die Bestellung eines Liquidators oder Verwalters zur Folge haben und 

nach nationalem Recht üblicherweise auf Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen Anwendung finden, sei es speziell auf die betroffenen 

Unternehmen oder generell auf natürliche oder juristische Personen; 

39. „Schuldtitel“ Anleihen und andere Formen übertragbarer Schuldtitel, Instrumente, mit 

denen eine Schuld begründet oder anerkannt wird, und Instrumente, die einen Anspruch 

auf den Erwerb von Schuldtiteln begründen; 

40. „Versicherungsforderung“ eine Versicherungsforderung im Sinne von Artikel 268 

Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2009/138/EG; 

41. „Mutterunternehmen in einem Mitgliedstaat“ ein in einem Mitgliedstaat 

niedergelassenes Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 15 der 

Richtlinie 2009/138/EG; 

▌  
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42. „Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen“ den Rechtsrahmen, der durch die 

Artikel 107, 108 und 109 AEUV sowie durch alle aufgrund von Artikel 108 Absatz 4 

oder Artikel 109 AEUV erlassenen Verordnungen und sonstigen Unionsrechtsakte, 

einschließlich Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen, vorgegeben wird; 

43. „Liquidation“ die Verwertung von Vermögenswerten eines ▌in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmens; 

44. „Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ den 

Mechanismus für die Durchführung einer Übertragung von Vermögenswerten, Rechten 

oder Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen Unternehmens gemäß 

Artikel 30 durch eine Abwicklungsbehörde auf eine Zweckgesellschaft für das Aktiva-

Passiva-Management; 

45. „Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management“ eine juristische Person, die 

die in Artikel 30 Absatz 2 genannten Anforderungen erfüllt; 
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46. „Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung“ den Mechanismus für die 

Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 34 

durch eine Abwicklungsbehörde in Bezug auf Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens; 

47. „Instrument der Unternehmensveräußerung“ den Mechanismus für die Durchführung 

einer Übertragung der von einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen 

ausgegebenen Anteile bzw. anderen Eigentumstitel oder der Vermögenswerte, Rechte 

oder Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen Unternehmens auf einen 

Erwerber, bei dem es sich nicht um ein Brückenunternehmen handelt, gemäß Artikel 31 

durch eine Abwicklungsbehörde; 

48. „Brückenunternehmen“ eine juristische Person, die die Anforderungen nach Artikel 32 

Absatz 2 erfüllt; 
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49. „Instrument des Brückenunternehmens“ den Mechanismus für die Übertragung von 

Anteilen oder anderen Eigentumstiteln, die von einem in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen ausgegeben wurden, oder von Vermögenswerten, Rechten oder 

Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen Brückenunternehmens gemäß 

Artikel 32 auf ein Brückenunternehmen; 

50. „Instrument des Solvent-Run-Off-Managements“ den Mechanismus, mit dem einem in 

Abwicklung befindlichen Unternehmen der Abschluss neuer Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverträge untersagt wird und die Tätigkeiten eines solchen 

Unternehmens bis zur Beendigung seiner Tätigkeiten und dessen ▌Liquidation im 

Wege eines regulären Insolvenzverfahrens gemäß Artikel 27 auf die ausschließliche 

Verwaltung seines bestehenden Portfolios beschränkt werden; 

51. „Eigentumstitel“ Anteile, andere Instrumente zur Übertragung von Eigentumsrechten, 

Instrumente, die in Anteile oder Eigentumstitel umgewandelt werden können oder ein 

Recht auf den Erwerb von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln begründen, und 

Instrumente, die einen Rechtsanspruch auf Anteile oder andere Eigentumstitel 

darstellen; 
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52. „Anteilseigner“ einen Inhaber von Eigentumstiteln; 

53. „Übertragungsbefugnisse“ die in Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben d oder e genannten 

Befugnisse, Anteile, andere Eigentumstitel, Schuldtitel, Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten – auch in beliebiger Kombination – von einem in Abwicklung 

befindlichen Unternehmen auf einen übernehmenden Rechtsträger zu übertragen; 

54. „zentrale Gegenpartei“ (CCP) eine CCP im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates14. 

55. „Derivat“ ein Derivat im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012; 

56. „Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse“ die in Artikel 35 Absatz 2 und 

Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben g bis k genannten Befugnisse; 

                                                
14 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 
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57. „besicherte Verbindlichkeit“ eine Verbindlichkeit, bei der der Anspruch des Gläubigers 

auf Zahlung oder auf eine andere Form der Leistung durch ein Pfand oder 

pfandrechtsähnliches Zurückbehaltungsrecht oder durch eine Sicherungsvereinbarung 

abgesichert ist, einschließlich Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften und anderen 

Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung; 

58. „Instrumente des harten Kernkapitals“ Basiseigenmittelbestandteile, die die in 

Artikel 94 Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG genannten Bedingungen erfüllen; 

59. „Instrumente des Ergänzungskapitals“ Basiseigenmittelbestandteile und ergänzende 

Eigenmittelbestandteile, die die in Artikel 94 Absatz 2 der Richtlinie 2009/38/EG 

genannten Bedingungen erfüllen; 

60. „Instrumente des tertiären Kapitals“ Basiseigenmittelbestandteile und ergänzende 

Eigenmittelbestandteile, die die in Artikel 94 Absatz 3 der Richtlinie 2009/38/EG 

genannten Bedingungen erfüllen; 

61. „berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten“ die Verbindlichkeiten und 

Kapitalinstrumente, die nicht als Instrumente des harten Kernkapitals, des 

Ergänzungskapitals oder des tertiären Kapitals eines ▌in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmens gelten und die nicht gemäß Artikel 34 

Absätze 5 oder 6 vom Anwendungsbereich des Instruments der Herabschreibung oder 

Umwandlung ausgenommen sind; 
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62. „Sicherungssystem für Versicherungen“ ein von einem Mitgliedstaat offiziell 

anerkanntes System, das durch Beiträge von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen oder Versicherungsnehmern finanziert wird und die 

teilweise oder vollständige Zahlung von berücksichtigungsfähigen 

Versicherungsforderungen an berechtigte Versicherungsnehmer, versicherte Parteien 

und Begünstigte gewährleistet oder die Kontinuität von Versicherungspolicen 

sicherstellt, wenn ein Versicherungsunternehmen nicht in der Lage ist oder 

voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seinen aus Versicherungsverträgen 

erwachsenden Verpflichtungen und Zusagen nachzukommen; 

63. „relevante Kapitalinstrumente“ Instrumente des harten Kernkapitals, des 

Ergänzungskapitals oder des tertiären Kapitals; 

64. „Umwandlungsquote“ den Faktor, der die Zahl der Anteile oder anderen Eigentumstitel 

bestimmt, in die eine Verbindlichkeit einer spezifischen Kategorie unter Bezugnahme 

entweder auf ein einziges Instrument dieser Kategorie oder auf eine bestimmte Einheit 

des Werts einer Schuld umgewandelt wird; 
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65. „betroffener Gläubiger“ einen Gläubiger, dessen Forderung sich auf eine 

Verbindlichkeit bezieht, die durch die Ausübung der Herabschreibungs- oder 

Umwandlungsbefugnisse im Zuge der Verwendung des Instruments der 

Herabschreibung oder Umwandlung gekürzt oder in Anteile oder andere Eigentumstitel 

umgewandelt wird; 

66. „übernehmender Rechtsträger“ den Rechtsträger, auf den Anteile, sonstige 

Eigentumstitel, Schuldtitel, Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten – auch in 

beliebiger Kombination – eines in Abwicklung befindlichen Unternehmens übertragen 

werden; 

67. „Geschäftstag“ jeden Tag außer Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in 

dem betreffenden Mitgliedstaat; 

68. „Kündigungsrecht“ das Recht, einen Vertrag zu kündigen, das Recht auf vorzeitige 

Fälligstellung, Glattstellung, Aufrechnung oder Saldierung von Verbindlichkeiten oder 

eine ähnliche Bestimmung, die gestattet oder bewirkt, dass eine Verpflichtung einer 

Vertragspartei ausgesetzt oder geändert wird oder erlischt, oder eine Bestimmung, durch 

die eine normalerweise entstehende vertragliche Verpflichtung nicht mehr entstehen 

kann; 
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69. „in Abwicklung befindliches Unternehmen“ ein in Artikel 1 Buchstaben a bis e 

genanntes Unternehmen, gegenüber dem eine Abwicklungsmaßnahme ergriffen wird; 

70. „Mutterunternehmen an der Spitze“ ein Mutterunternehmen in einem Mitgliedstaat 

einer Gruppe, das gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a oder b der 

Richtlinie 2009/138/EG der Gruppenaufsicht unterliegt und kein Tochterunternehmen 

eines anderen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, einer 

Versicherungsholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft ist, 

das bzw. die in einem Mitgliedstaat zugelassen ist oder errichtet wurde; 

71. „Drittland-Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen“ ein Drittland-

Versicherungsunternehmen oder ein Drittland-Rückversicherungsunternehmen im Sinne 

von Artikel 13 Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2009/138/EG; 
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72. „Drittlandsabwicklungsverfahren“ eine nach dem Recht eines Drittlands vorgesehene 

Maßnahme zur Handhabung des Ausfalls eines Drittland-Versicherungs- oder -

Rückversicherungsunternehmens oder eines Drittland-Mutterunternehmens, die in ihren 

Zielen und zu erwartenden Ergebnissen mit den in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Abwicklungsmaßnahmen vergleichbar ist; 

73. „Unions-Zweigniederlassung eines Drittlandsunternehmens“ eine in einem 

Mitgliedstaat befindliche Zweigniederlassung eines Drittland-Versicherungs- oder -

Rückversicherungsunternehmens; 

74. „jeweilige Drittlandsbehörde“ eine Drittlandsbehörde, die Funktionen wahrnimmt, die 

mit den von Abwicklungsbehörden oder Aufsichtsbehörden aufgrund dieser Richtlinie 

wahrgenommenen Funktionen vergleichbar sind; 

75. „Finanzsicherheit in Form der Vollrechtsübertragung“ eine Finanzsicherheit in Form 

der Vollrechtsübertragung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der 

Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates15; 

                                                
15 Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über 

Finanzsicherheiten (ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43). 
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76. „Saldierungsvereinbarung“ eine Vereinbarung, der zufolge eine Reihe von Forderungen 

oder Verpflichtungen in eine einzige Nettoforderung umgewandelt werden kann, 

einschließlich Close-Out-Saldierungsvereinbarungen, bei denen bei Eintreten eines 

(gleich wie und gleich wo definierten) Durchsetzungsereignisses die Verpflichtungen 

der Parteien vorzeitig fällig werden oder beendet werden, und in eine einzige 

Nettoforderung umgewandelt oder durch eine solche ersetzt werden; hierunter fallen 

auch die „Aufrechnung infolge Beendigung“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe n Ziffer i der Richtlinie 2002/47/EG und die „Aufrechnung“ im Sinne von 

Artikel 2 Buchstabe k der Richtlinie 98/26/EG; 

77. „Aufrechnungsvereinbarung“ eine Vereinbarung, der zufolge zwei oder mehr 

Forderungen oder Verpflichtungen zwischen dem in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen und einer Gegenpartei gegeneinander aufgerechnet werden können; 

78. „Finanzkontrakte“ Finanzkontrakte im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Nummer 100 der 

Richtlinie 2014/59/EU; 
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79. „Krisenpräventionsmaßnahme“ die Ausübung von Befugnissen zur Anweisung eines 

Unternehmens, Unzulänglichkeiten oder Hindernisse für die Sanierungsfähigkeit 

gemäß Artikel 6 Absatz 5 der vorliegenden Richtlinie zu beseitigen, die Ausübung von 

Befugnissen zum Abbau oder zur Beseitigung von Hindernissen für die 

Abwicklungsfähigkeit gemäß Artikel 15 bzw. 16 der vorliegenden Richtlinie, die 

Anwendung von Maßnahmen gemäß Artikel 137, Artikel 138 Absätze 3 und 5, 

Artikel 139 Absatz 3 und Artikel 140 der Richtlinie 2009/138/EG und die Anwendung 

einer Präventivmaßnahme gemäß Artikel 141 der Richtlinie 2009/138/EG; 

80. „Krisenmanagementmaßnahme“ eine Abwicklungsmaßnahme oder die Bestellung eines 

Sonderverwalters nach Artikel 44 oder einer Person nach Artikel 54 Absatz 1; 

81. „benannte nationale makroprudenzielle Behörde“ die Behörde, die mit der 

Durchführung der makroprudenziellen Politik nach Empfehlung B Nummer 1 der 

Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 22. Dezember 2011 

zu dem makroprudenziellen Mandat der nationalen Behörden (ESRB/2011/3) betraut 

ist; 
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82. „geregelter Markt“ einen geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 

der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates16; 

83. „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates17; 

84. „Wertpapierfirma“ eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

                                                
16 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 

Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

17 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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85. „kleines und nicht komplexes Unternehmen“ ein kleines und nicht komplexes 

Unternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 10a der Richtlinie 2009/138/EG; 

86. „Anbieter grundlegender Dienstleistungen“ ein Unternehmen, das Waren oder 

Dienstleistungen wie IT-Dienste, Versorgungsdienste sowie Anmietung, 

Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden bereitstellt, die zur Fortführung 

des Geschäftsbetriebs eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

oder zur Gewährleistung der Kontinuität des Versicherungsschutzes erforderlich 

sind, und Teil derselben Gruppe wie dieses Unternehmen ist; 

▌  

87. „Tochterunternehmen“ ein Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 16 

der Richtlinie 2009/138/EG; 

88. „Unions-Tochterunternehmen“ ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

mit Sitz in einem Mitgliedstaat, das Tochterunternehmen eines Drittland-Versicherungs- 

oder -Rückversicherungsunternehmens oder eines Drittland-Mutterunternehmens ist; 
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89. „Mutterunternehmen“ ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 15 der 

Richtlinie 2009/138/EG; 

90. „Zweigniederlassung“ eine Zweigniederlassung im Sinne von Artikel 13 Nummer 11 

der Richtlinie 2009/138/EG; 

91. „Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan“ ein Verwaltungs-, Management- 

oder Aufsichtsorgan im Sinne von Artikel 1 Nummer 43 der Delegierten Verordnung 

(EU) 2015/35 der Kommission18; 

92. „Finanzkonglomerat“ ein Finanzkonglomerat im Sinne von Artikel 2 Nummer 14 der 

Richtlinie 2002/87/EG. 

                                                
18 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 12 vom 17.1.2015, S. 1). 
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Artikel 3 

Benennung der Abwicklungsbehörden und zuständigen Ministerien 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder in Ausnahmefällen mehrere Abwicklungsbehörden, die 

ermächtigt sind, die Abwicklungsinstrumente anzuwenden und die Abwicklungsbefugnisse 

auszuüben. 

(2) Bei den Abwicklungsbehörden handelt es sich um die nationalen Zentralbanken, die 

zuständigen Ministerien, öffentliche Verwaltungsbehörden oder Behörden, denen Befugnisse 

der öffentlichen Verwaltung übertragen wurden. 

(3) Wird eine Abwicklungsbehörde mit anderen Funktionen, einschließlich Aufsichtsfunktionen, 

betraut, so sind angemessene strukturelle Vorkehrungen zu treffen, um Interessenkonflikte 

zwischen den Funktionen der Abwicklungsbehörde gemäß dieser Richtlinie und 

Aufsichtsfunktionen oder sonstigen Funktionen zu vermeiden, unbeschadet der 

Verpflichtungen zum Informationsaustausch und zur Zusammenarbeit nach Maßgabe des 

Absatzes 6. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Vorkehrungen ▌eine wirksame operative 

Unabhängigkeit gewährleisten, einschließlich einer Trennung des Personals, der Berichtswege 

und der Entscheidungsverfahren der Abwicklungsbehörde von sämtlichen Aufsichts- oder 

sonstigen Funktionen dieser Abwicklungsbehörde. 

(4) Die in Absatz 3 genannten Anforderungen schließen nicht aus, 

a) dass die Berichtswege auf der obersten Ebene oder der höheren Führungsebene einer 

Einrichtung, die verschiedene Funktionen oder Behörden vereint, zusammenlaufen und 

b) dass das Personal unter vorab festgelegten Bedingungen für die Abwicklungsfunktion 

und sonstige Funktionen, einschließlich Aufsichtsfunktionen, eingesetzt wird, um 

eine zeitweise bestehende hohe Arbeitsbelastung zu bewältigen, oder dass die 

Abwicklungsbehörde auf das Fachwissen des gemeinsamen Personals zurückgreifen 

kann. 

(5) Abwicklungsbehörden beschließen und veröffentlichen ▌interne Vorschriften zur 

Verhinderung von Interessenkonflikten bei der Einhaltung der in den Absätzen 3 und 4 

festgelegten Anforderungen, einschließlich der Vorschriften über das Berufsgeheimnis und 

den Informationsaustausch zwischen den einzelnen Funktionsbereichen. 
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(6) Sowohl für den Fall, dass es sich bei der Abwicklungsbehörde und der Aufsichtsbehörde um 

getrennte Stellen handelt, als auch für den Fall, dass die Aufsichts- und die 

Abwicklungsfunktionen in ein und derselben Stelle ausgeübt werden, schreiben die 

Mitgliedstaaten vor, dass die Behörden, die diese Funktionen ausüben, und die Personen, die 

diese Funktionen in ihrem Namen ausüben, bei der Vorbereitung, Planung und Anwendung 

von Abwicklungsentscheidungen eng zusammenarbeiten. 

(7) Jeder Mitgliedstaat benennt ein einziges Ministerium, das für die Ausübung der dem 

zuständigen Ministeriums gemäß dieser Richtlinie zu übertragenden Funktionen 

verantwortlich ist. Soweit angebracht stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ein geeigneter 

Mechanismus zur Koordinierung mit anderen einbezogenen Ministerien eingerichtet wird. 

(8) Handelt es sich bei der Abwicklungsbehörde in einem Mitgliedstaat nicht um das zuständige 

Ministerium, so unterrichtet die Abwicklungsbehörde das zuständige Ministerium 

unverzüglich von den aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Entscheidungen und führt, sofern 

im nationalen Recht nichts anderes festgelegt ist, keine Entscheidungen mit unmittelbaren 

finanziellen Auswirkungen ohne die Zustimmung dieses zuständigen Ministeriums durch. 
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(9) Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine Abwicklungsbehörde, so übermittelt er der 

Kommission und der EIOPA eine vollständig begründete Mitteilung hierüber, stellt eine klare 

Aufteilung der Funktionen und Zuständigkeiten zwischen diesen Behörden sowie eine 

angemessene Koordinierung zwischen ihnen sicher und benennt eine einzige Behörde als 

Kontaktstelle für die Zwecke der Zusammenarbeit und Koordinierung mit den einschlägigen 

Behörden anderer Mitgliedstaaten. 

(10) Die Mitgliedstaaten informieren die EIOPA darüber, welche nationale Behörde bzw. 

nationalen Behörden als Abwicklungsbehörden benannt wurde bzw. wurden, und teilen ihr 

die Kontaktstelle mit und informieren sie darüber, welche spezifischen Funktionen und 

Zuständigkeiten sie wahrnehmen. Die EIOPA veröffentlicht eine Liste der 

Abwicklungsbehörden und der Kontaktstellen. 

(11) Unbeschadet des Artikels 67 können die Mitgliedstaaten die Haftung der 

Abwicklungsbehörde, der Aufsichtsbehörde und ihres jeweiligen Personals nach nationalem 

Recht für ihre Handlungen und Unterlassungen im Zuge der Ausübung der ihnen mit dieser 

Richtlinie übertragenen Funktionen beschränken. 
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TITEL II 

VORBEREITUNG 

KAPITEL I 

Präventive Sanierungsplanung und Abwicklungsplanung 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 4 

Vereinfachte Anforderungen für bestimmte Unternehmen 
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(1) Unter Berücksichtigung der Auswirkungen, die der Ausfall eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens aufgrund der Art seiner Geschäftstätigkeit, seiner 

Beteiligungsstruktur, seiner Rechtsform, seinem Risikoprofil, seiner Größe, seines 

Rechtsstatus, seinen Verflechtungen mit anderen regulierten Unternehmen oder dem 

Finanzsystem im Allgemeinen, des Umfangs und der Komplexität seiner Tätigkeiten haben 

könnte, sowie der Wahrscheinlichkeit, dass sein Ausfall und seine anschließende Liquidation 

im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Finanzmärkte, auf andere Unternehmen, auf Versicherungsnehmer, auf die 

Finanzierungsbedingungen oder auf die Gesamtwirtschaft haben wird, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass Aufsichts- und Abwicklungsbehörden festlegen, ob für 

bestimmte Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und Gruppen in Bezug auf 

folgende Punkte vereinfachte Anforderungen gelten können: 

a) den Inhalt und die Einzelheiten der präventiven Sanierungspläne gemäß den 

Artikeln 5 bis 8 und der ▌Abwicklungspläne gemäß den Artikeln 9 bis 12; 

b) den Zeitpunkt, bis zu dem die ersten präventiven Sanierungspläne und 

Abwicklungspläne zu erstellen sind, und die Häufigkeit der Aktualisierung dieser Pläne, 

die geringer sein kann als die in Artikel 5 Absatz 5, ▌Artikel 9 Absatz 5 und Artikel 11 

Absatz 3 vorgesehene Häufigkeit; 
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c) den Inhalt und den Detaillierungsgrad der von den Unternehmen gemäß Artikel 5 

Absatz 7, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 verlangten Informationen; 

d) den Detaillierungsgrad der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit gemäß den Artikeln 13 

und 14. 

(2) Die EIOPA veröffentlicht bis zum … [30 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden 

Richtlinie] Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010, in denen die im 

einleitenden Teil von Absatz 1 genannten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit näher 

bestimmt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben den Aufsichtsbehörden bzw. den Abwicklungsbehörden vor, 

der EIOPA jährlich und für jeden Mitgliedstaat gesondert alle folgenden Informationen zu 

übermitteln: 

a) die Zahl der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und Gruppen, die der 

präventiven Sanierungsplanung und Abwicklungsplanung gemäß den Artikeln 5, 7, 9 

und 10 unterliegen; 
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b) die Zahl der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und Gruppen, ▌die 

den vereinfachten Anforderungen nach Absatz 1 unterliegen; 

c) quantitative Informationen über die Anwendung der im einleitenden Teil von Absatz 1 

genannten Kriterien; 

d) eine Beschreibung der auf der Grundlage der im einleitenden Teil von Absatz 1 

genannten Kriterien angewandten vereinfachten Anforderungen im Vergleich zu den 

vollständigen Anforderungen sowie Angaben zum Volumen an Kapitalanforderungen, 

zu Beiträgen, versicherungstechnischen Rückstellungen und Vermögenswerten, jeweils 

gemessen als prozentualer Anteil am Gesamtvolumen der Kapitalanforderungen, 

Beiträge, versicherungstechnischen Rückstellungen und Vermögenswerte der 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der Mitgliedstaaten bzw. 

sämtlicher Gruppen. 
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(4) Die EIOPA veröffentlicht jährlich und für jeden Mitgliedstaat gesondert die in Absatz 3 

Buchstaben a bis d genannten Informationen zusammen mit einer Bewertung etwaiger 

Unterschiede bei der Umsetzung von Absatz 1 auf nationaler Ebene. 

▌  
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Abschnitt 2 

Präventive Sanierungsplanung 

Artikel 5 

Präventive Sanierungspläne 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, 

die nicht Teil einer Gruppe sind, die der präventiven Sanierungsplanung gemäß Artikel 7 

unterliegt, und die in Absatz 2 oder 3 des vorliegenden Artikels festgelegten Kriterien 

erfüllen, einen präventiven Sanierungsplan erstellen und aktualisieren. In diesem präventiven 

Sanierungsplan werden die Maßnahmen festgelegt, die das betreffende Unternehmen im Fall 

einer erheblichen Verschlechterung seiner Finanzlage ergreifen muss, um seine finanzielle 

Stabilität wiederherzustellen. 
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Die Erstellung, Aktualisierung und Anwendung präventiver Sanierungspläne werden als Teil 

des Governance-Systems im Sinne von Artikel 41 der Richtlinie 2009/138/EG betrachtet. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörde ▌Anforderungen in Bezug auf 

die präventive Sanierungsplanung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

aufgrund ihrer Größe, ihres Geschäftsmodells, ihres Risikoprofils, ihrer Verflechtungen, ihrer 

Substituierbarkeit, ihrer Bedeutung für die Wirtschaft der Mitgliedstaaten, in denen sie tätig 

sind, und insbesondere ihrer bedeutenden grenzüberschreitenden Tätigkeiten festlegt. 

Die Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass mindestens 60 % des Lebensversicherungsmarktes 

▌und Lebensrückversicherungsmarktes des Mitgliedstaats und mindestens 60 % seines 

Nichtlebensversicherungsmarktes und Nichtlebensrückversicherungsmarktes 

Anforderungen in Bezug auf die präventive Sanierungsplanung gemäß diesem Artikel 

unterliegen, wobei der Anteil am Lebensversicherungsmarkt anhand der 

versicherungstechnischen Bruttorückstellungen und der Anteil am 

Nichtlebensversicherungsmarkt anhand der gebuchten Bruttobeiträge ermittelt wird. 
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Bei der Berechnung der Marktabdeckungsquote nach Unterabsatz 2 können die 

Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen einer Gruppe berücksichtigt 

werden, wenn diese Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen Teil einer 

Gruppe sind, deren Mutterunternehmen einen präventiven Gruppensanierungsplan ▌erstellt 

und aktualisiert. 

▌  

(3) Jedes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das einem Abwicklungsplan 

▌unterliegt, muss Anforderungen in Bezug auf die präventive Sanierungsplanung erfüllen.  

Kleine und nicht komplexe Unternehmen ▌unterliegen ▌nicht den Anforderungen in Bezug 

auf die präventive Sanierungsplanung, es sei denn, eine Aufsichtsbehörde ist der 

Auffassung, dass ein solches Unternehmen auf nationaler oder regionaler Ebene ein 

besonderes Risiko darstellt. 
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(4) Die Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen ihre präventiven Sanierungspläne mindestens alle zwei Jahre 

aktualisieren und in jedem Fall 

a) bei einer Änderung im Hinblick auf die Rechts- oder Organisationsstruktur, die 

Geschäftstätigkeit oder die Finanzlage des Unternehmens, die wesentliche 

Auswirkungen auf den präventiven Sanierungsplan haben könnte oder eine wesentliche 

Änderung dieses Plans erforderlich macht; 

b) wenn eine wesentliche Änderung der Finanzlage des Unternehmens vorhersehbar 

wird, die sich wesentlich auf die Wirksamkeit des Plans auswirken oder anderweitig 

eine Überarbeitung des präventiven Sanierungsplans erforderlich machen könnte. 
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(5) In den präventiven Sanierungsplänen darf nicht von der Möglichkeit des Zugangs zu einer 

außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln oder vom Erhalt einer 

solchen Unterstützung ausgegangen werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass präventive Sanierungspläne Folgendes enthalten: 

a) eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Elemente des Plans, 

einschließlich wesentlicher Änderungen, die seit Vorlage des letzten Sanierungsplans 

eingetreten sind; 

b) eine Beschreibung des Unternehmens oder der Gruppe, einschließlich einer 

Zusammenfassung aller wesentlichen Änderungen, die seit Vorlage des letzten Plans 

eingetreten sind; 

c) eine Reihe von Indikatoren nach Absatz 8; 

d) eine Beschreibung der Art und Weise, wie der präventive Sanierungsplan erstellt, 

aktualisiert und angewandt wird; 
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e) ein Spektrum von Abhilfemaßnahmen; 

f) eine Kommunikationsstrategie; 

g) wenn das Unternehmen in den letzten zehn Jahren gegen die in Titel I Kapitel VI 

Abschnitt 4 der Richtlinie 2009/138/EG festgelegte Solvenzkapitalanforderung 

verstoßen und einen Sanierungsplan gemäß Artikel 138 Absatz 2 der 

Richtlinie 2009/138/EG vorgelegt hat, diesen Sanierungsplan sowie eine Bewertung 

der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Einhaltung der 

Solvenzkapitalanforderung durch das Unternehmen wiederherzustellen. 

(7) Die Mitgliedstaaten verpflichten die ▌Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

dazu, Glaubwürdigkeit und Durchführbarkeit ihrer präventiven Sanierungspläne, 

insbesondere im Hinblick auf die in Absatz 8 genannte Reihe von Indikatoren und 

Abhilfemaßnahmen, zu bewerten, wobei eine Reihe von Szenarien erheblicher 

makroökonomischer und finanzieller Belastung, die für die spezifischen Bedingungen des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens relevant sind, angelegt werden und 

systemweite Ereignisse, idiosynkratische Belastungsereignisse mit wahrscheinlich 

wesentlichen Auswirkungen auf ihr Aktiva-Passiva-Profil sowie Kombinationen solcher 

Belastungsereignisse zu berücksichtigen sind. 
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(8) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

dazu, sicherzustellen, dass ihre präventiven Sanierungspläne eine Reihe qualitativer und 

quantitativer Indikatoren enthalten, mit deren Hilfe festgestellt wird, wann 

Abhilfemaßnahmen geprüft oder ergriffen werden sollten. Diese Indikatoren können unter 

anderem Kriterien umfassen, die sich auf Kapital, Liquidität, Qualität, Rentabilität, 

Marktbedingungen, makroökonomische Bedingungen und operationelle Ereignisse beziehen. 

Indikatoren für die Kapitalposition umfassen zumindest Verstöße gegen die 

Solvenzkapitalanforderung nach Titel I Kapitel VI Abschnitt 4 der Richtlinie 2009/138/EG. 

 Bei Verstößen gegen die Solvenzkapitalanforderung ergreift das betreffende Unternehmen 

gemäß dem präventiven Sanierungsplan angemessene Abhilfemaßnahmen. 

Die Mitgliedstaaten verpflichten die Aufsichtsbehörden dazu, sicherzustellen, dass 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen geeignete Vorkehrungen für die 

regelmäßige Überwachung dieser Indikatoren treffen. 
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(9) Beschließt ein ▌Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, eine in seinem 

präventiven Sanierungsplan enthaltene Abhilfemaßnahme zu ergreifen oder von einer solchen 

Abhilfemaßnahme abzusehen, obwohl ein in Absatz 8 Unterabsatz 1 genannter Indikator 

erfüllt ist, so teilt es dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich mit. 

(10) Das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan eines in Absatz 1 genannten 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens bewertet und genehmigt den 

präventiven Gruppensanierungsplan, bevor es ihn der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung 

vorlegt. 

(11) Die EIOPA gibt bis zum … [24 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] 

Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 heraus, in denen Folgendes 

näher bestimmt wird: 

▌  
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a) in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken die in 

Absatz 7 des vorliegenden Artikels genannte Reihe von Szenarien; 

b) die in Absatz 8 des vorliegenden Artikels genannten qualitativen und quantitativen 

Indikatoren. 

(12) Die EIOPA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um Folgendes näher zu 

bestimmen: 

a) die in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten Kriterien, und insbesondere die Kriterien für 

die grenzüberschreitenden Tätigkeiten; 

b) die Methoden zur Ermittlung der Marktanteile nach Absatz 2 Unterabsätze 2 und 3; 

c) die Informationen▌, die ein ▌Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in 

den präventiven Sanierungsplan aufzunehmen hat, einschließlich der in Absatz 6 

▌Buchstabe e genannten Abhilfemaßnahmen und deren Umsetzung. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

… [18 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu 

erlassen. 
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Artikel 6 

Überprüfung und Bewertung der präventiven Sanierungspläne durch die Aufsichtsbehörden 

(1) Die Aufsichtsbehörden überprüfen innerhalb von neun Monaten nach Vorlage eines 

▌präventiven Sanierungsplans diesen Plan und bewerten, inwieweit er die in Artikel 5 

▌festgelegten Anforderungen sowie folgende weitere Anforderungen erfüllt: 

a) Die Anwendung der in dem Plan vorgeschlagenen Regelungen ist mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit geeignet, die Überlebensfähigkeit und die Finanzlage des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen; 

b) der Plan und die darin enthaltenen spezifischen Optionen können in Szenarien 

finanzieller Belastung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zügig und wirksam 

umgesetzt werden; 

c) der Plan und die darin enthaltenen spezifischen Optionen können mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, nennenswerte negative Auswirkungen auf das 

Finanzsystem weitgehend zu vermeiden, und zwar auch in Szenarien, die anderen 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen Anlass geben würden, im selben 

Zeitraum präventive Sanierungspläne durchzuführen. 
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(2) Die Aufsichtsbehörden übermitteln den Abwicklungsbehörden sämtliche präventiven 

Sanierungspläne, die bei ihnen eingehen. Innerhalb der in Absatz 1 festgelegten Frist können 

die Abwicklungsbehörden den präventiven Sanierungsplan im Hinblick auf darin enthaltene 

Maßnahmen prüfen, die sich nachteilig auf die Abwicklungsfähigkeit des betreffenden 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens auswirken können, und der 

Aufsichtsbehörde diesbezüglich Empfehlungen geben. 

(3) Bei Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen mit bedeutenden 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten übermittelt die Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats der Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats auf deren 

Ersuchen den präventiven Sanierungsplan. Die Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats 

kann den präventiven Sanierungsplan im Hinblick auf darin enthaltene Maßnahmen prüfen, 

die sich nachteilig auf Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft oder die Finanzstabilität in 

ihrem Mitgliedstaat auswirken könnten, und kann der Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats diesbezüglich Empfehlungen geben. Die Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats legt eine begründete Antwort im Hinblick auf ihre Entscheidung 

vor, den Empfehlungen zu folgen oder nicht zu folgen. Berücksichtigt die Aufsichtsbehörde 

des Herkunftsmitgliedstaats die Empfehlungen der Aufsichtsbehörde des 

Aufnahmemitgliedstaats nicht angemessen, so kann die Aufsichtsbehörde des 

Aufnahmemitgliedstaats die Angelegenheit gemäß Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 an die EIOPA verweisen. 
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(4) Gelangt eine Aufsichtsbehörde nach Prüfung des präventiven Sanierungsplans zu der 

Einschätzung, dass dieser wesentliche Unzulänglichkeiten aufweist oder dass seiner 

Durchführung wesentliche Hindernisse entgegenstehen, teilt sie dem betreffenden 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ▌ihre Bewertungsergebnisse mit und 

fordert das betreffende Unternehmen auf, innerhalb von zwei Monaten einen überarbeiteten 

Plan vorzulegen, in dem dargelegt wird, wie diese Unzulänglichkeiten bzw. Hindernisse 

beseitigt werden. Auf Ersuchen des betreffenden Unternehmens kann die Frist von zwei 

Monaten mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde um einen Monat verlängert werden. 

Bevor ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen dazu aufgefordert wird, einen 

überarbeiteten präventiven Sanierungsplan vorzulegen, gibt die Aufsichtsbehörde dem 

Unternehmen die Möglichkeit, zu dieser Anforderung Stellung zu nehmen. 

Ist die Aufsichtsbehörde der Auffassung, dass die Unzulänglichkeiten und Hindernisse mit 

dem überarbeiteten Plan nicht angemessen beseitigt wurden, kann sie das Unternehmen 

anweisen, bestimmte Änderungen an dem Plan vorzunehmen. 
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(5) Legt das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen keinen überarbeiteten 

präventiven Sanierungsplan vor oder gelangt die Aufsichtsbehörde zu dem Schluss, dass die 

in ihrer ursprünglichen Bewertung festgestellten Unzulänglichkeiten oder potenziellen 

Hindernisse mit dem überarbeiteten präventiven Sanierungsplan nicht in angemessener Weise 

behoben werden, und können die Unzulänglichkeiten oder Hindernisse durch die Anweisung, 

bestimmte Änderungen an dem Plan vorzunehmen, nicht angemessen beseitigt werden, 

fordert die Aufsichtsbehörde das Unternehmen auf, innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens Änderungen zu ermitteln, die es an seiner Geschäftstätigkeit vornehmen kann, 

um die Unzulänglichkeiten des präventiven Sanierungsplans oder die Hindernisse für seine 

Durchführung zu beheben. 

Ermittelt das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen innerhalb des von der 

Aufsichtsbehörde vorgegebenen Zeitrahmens keine solchen Änderungen oder gelangt die 

Aufsichtsbehörde zu der Einschätzung, dass die Unzulänglichkeiten oder Hindernisse mit den 

von dem Unternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen nicht angemessen beseitigt würden, 

kann die Aufsichtsbehörde das Unternehmen mittels einer begründeten Entscheidung 

anweisen, Maßnahmen zu treffen, die sie – unter Berücksichtigung der Schwere der 

Unzulänglichkeiten und Hindernisse und der Auswirkungen der Maßnahmen auf die 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens – als erforderlich und verhältnismäßig betrachtet. 
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Diese Entscheidung wird dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

schriftlich mitgeteilt und kann Gegenstand von Rechtsmitteln sein. 

Artikel 7 

Präventive Gruppensanierungspläne 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 

befugt ist, vorzuschreiben, dass das Mutterunternehmen an der Spitze einer Gruppe einen 

präventiven Gruppensanierungsplan erstellt und der für die Gruppenaufsicht zuständigen 

Behörde vorlegt. 

Präventive Gruppensanierungspläne bestehen aus einem präventiven Sanierungsplan für die 

gesamte Gruppe unter der Führung des Mutterunternehmens an der Spitze. Im präventiven 

Gruppensanierungsplan werden Abhilfemaßnahmen aufgezeigt, deren Durchführung auf 

Ebene des Mutterunternehmens an der Spitze und auf Ebene der einzelnen 

Tochterunternehmen erforderlich sein kann, um ihre finanzielle Stabilität im Fall einer 

erheblichen Verschlechterung ihrer Finanzlage wiederherzustellen. 

Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde schreibt vor, dass auf der Grundlage der 

in Artikel 5 Absatz 2 oder 3 genannten Kriterien ein präventiver Gruppensanierungsplan 

erstellt und vorgelegt werden muss. 
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(2) Der präventive Gruppensanierungsplan enthält Abhilfemaßnahmen, die in einem für die 

Gruppe oder ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der Gruppe 

angenommenen Belastungsszenario eine Stabilisierung der Gruppe oder der einzelnen 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der Gruppe bewirken können, um gegen 

die Ursachen der Belastung anzugehen bzw. diese zu beseitigen und die Finanzlage der 

Gruppe oder des Unternehmens, das Teil der betreffenden Gruppe ist, wiederherzustellen, 

wobei gleichzeitig der Finanzlage anderer Unternehmen der Gruppe Rechnung zu tragen ist. 

Der präventive Gruppensanierungsplan enthält Vorkehrungen zur Gewährleistung der 

Koordinierung und Kohärenz verhältnismäßiger Maßnahmen, die auf Ebene der Gruppe und 

der Unternehmen der Gruppe zu ergreifen sind. 

(3) Der präventive Gruppensanierungsplan und sämtliche Pläne, die für einzelne 

Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen erstellt werden, werden gemäß 

Artikel 5 Absätze 6 bis 8 erstellt und gemäß Artikel 5 Absatz 5 aktualisiert. 

Gemäß Artikel 5 Absatz 8 Unterabsatz 3 werden geeignete Vorkehrungen für die 

regelmäßige Überwachung der Indikatoren getroffen. 

www.parlament.gv.at



 

 116 

Der präventive Gruppensanierungsplan enthält Angaben zu möglichen Hindernissen für die 

Durchführung von Abhilfemaßnahmen innerhalb der Gruppe, einschließlich Hindernissen auf 

Ebene der einzelnen vom Plan erfassten Unternehmen, sowie Angaben zu möglichen 

wesentlichen Hindernissen praktischer oder rechtlicher Art, die einer umgehenden 

Übertragung von Eigenmitteln, der Rückzahlung von Verbindlichkeiten oder der 

Rückerstattung von Vermögenswerten innerhalb der Gruppe entgegenstehen. 

(4) Die Aufsichtsbehörden können Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen 

oder die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben c und d genannten Unternehmen verpflichten, 

▌präventive Sanierungspläne zu erstellen und vorzulegen, wenn kein präventiver 

Gruppensanierungsplan vorliegt. 

▌  
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(5) Gelangt eine Aufsichtsbehörde zu der Bewertung, dass ein Unternehmen angesichts seiner 

Bedeutung in dem betreffenden Mitgliedstaat und der Verpflichtungen, denen vergleichbare 

Unternehmen in diesem Mitgliedstaat unterliegen, in dem präventiven Gruppensanierungsplan 

nicht ausreichend berücksichtigt wird, so kann sie die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde auf der Grundlage einer mit Gründen versehenen Stellungnahme ersuchen, das 

Mutterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen an der Spitze oder die 

Versicherungsholdinggesellschaft an der Spitze zu verpflichten, einen überarbeiteten 

präventiven Gruppensanierungsplan vorzulegen, in dem die von der Aufsichtsbehörde 

geäußerten Bedenken berücksichtigt werden. 

Gelangt die Aufsichtsbehörde zu der Bewertung, dass der überarbeitete Plan ihren 

Bedenken nicht ausreichend Rechnung trägt, so kann sie die betreffenden 

Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen oder die betreffenden in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben c und d genannten Unternehmen dazu verpflichten, einen 

präventiven Sanierungsplan zu erstellen und vorzulegen. In diesem Fall übermittelt die 

Aufsichtsbehörde der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde eine mit Gründen 

versehene Stellungnahme zu dieser Bewertung. Anschließend legt sie der für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörde den präventiven Sanierungsplan vor. 
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(6) Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde übermittelt unter der Voraussetzung, dass die 

in Artikel 66 festgelegten Geheimhaltungspflichten eingehalten werden, die präventiven 

Gruppensanierungspläne an 

a) die EIOPA; 

b) die zuständigen Aufsichtsbehörden, die Mitglieder des in Artikel 248 Absatz 3 der 

Richtlinie 2009/138/EG genannten Kollegiums der Aufsichtsbehörden sind oder daran 

teilnehmen; 

c) die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde; 

d) die Abwicklungsbehörden der Tochterunternehmen; 

e) die gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU benannte zuständige 

Abwicklungsbehörde und die zuständige Behörde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 40 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, falls es sich bei der Gruppe um ein 

Finanzkonglomerat handelt oder die Gruppe Teil eines Finanzkonglomerats ist. 

(7) Das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan des Unternehmens, das den 

präventiven Gruppensanierungsplan nach Absatz 1 oder Absatz 4 erstellt, bewertet und 

genehmigt den präventiven Gruppensanierungsplan, bevor es ihn der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde zur Überprüfung vorlegt. 
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▌  

(8) Bei der Erstellung präventiver Sanierungspläne kann ein Unions-Tochterunternehmen alle 

präventiven Gruppensanierungspläne berücksichtigen, die von den Drittland-

Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen oder, soweit anwendbar, von 

Drittland-Mutterunternehmen, deren Tochterunternehmen es ist, erstellt wurden. 

Artikel 8 

Überprüfung und Bewertung der präventiven Gruppensanierungspläne durch die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde 

(1) Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde überprüft nach Konsultation der zuständigen 

Aufsichtsbehörden, die Mitglieder des in Artikel 248 Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG 

genannten Kollegiums der Aufsichtsbehörden sind oder daran teilnehmen, den präventiven 

Gruppensanierungsplan und bewertet, inwieweit er den in Artikel 7 festgelegten 

Anforderungen und Kriterien genügt. Die Bewertung erfolgt nach dem in Artikel 6 und ▌im 

vorliegenden Artikel festgelegten Verfahren und innerhalb der in Artikel 6 Absatz 1 

festgelegten Frist, wobei die potenziellen Auswirkungen der Abhilfemaßnahmen auf 

Versicherungsnehmer, auf die Realwirtschaft und auf die Finanzstabilität in allen 

Mitgliedstaaten, in denen die Gruppe tätig ist, zu berücksichtigen sind. 
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(2) Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde bemüht sich, im Kollegium der 

Aufsichtsbehörden im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe e der 

Richtlinie 2009/138/EG, das gemäß Artikel 248 der genannten Richtlinie eingerichtet 

wurde, zu einer in Artikel 17 genannten gemeinsamen Entscheidung zu gelangen über: 

a) die Überprüfung und Bewertung des ▌präventiven Gruppensanierungsplans; 

b) die Frage, ob für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die Teil der 

Gruppe sind, gemäß Artikel 7 Absatz 4 oder 5 ein präventiver Sanierungsplan auf 

Einzelunternehmensbasis zu erstellen ist; 

c) die Anwendung der in Artikel 6 Absätze 3 und 4 genannten Maßnahmen. 
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ABSCHNITT 3 

ABWICKLUNGSPLANUNG 

Artikel 9 

Abwicklungspläne 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden nach Konsultation der 

Aufsichtsbehörde für jedes Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, das ▌nicht 

Teil einer Gruppe ist, die der Abwicklungsplanung gemäß den Artikeln 10 und 11 unterliegt, 

und das die in Absatz 2 festgelegten Kriterien erfüllt, einen eigenen Abwicklungsplan 

erstellen. Der Abwicklungsplan enthält die Abwicklungsmaßnahmen, die die 

Abwicklungsbehörde treffen kann, wenn das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 Absatz 3 

genannten Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt. 

▌  
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(2) Die Abwicklungsbehörden erstellen Abwicklungspläne für Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, bei denen es ihrer Bewertung nach im Vergleich zu 

anderen Unternehmen in ihrem Zuständigkeitsbereich wahrscheinlicher ist, dass eine 

Abwicklungsmaßnahme bei Ausfall des betreffenden Unternehmens im öffentlichen 

Interesse gemäß Artikel 19 Absatz 4 liegt, oder die nach der Bewertung der Behörden eine 

kritische Funktion erfüllen. Bei dieser Bewertung werden mindestens die Notwendigkeit, 

die Abwicklungsziele zu erreichen, sowie die Größe, das Geschäftsmodell, das Risikoprofil, 

die Verflechtungen, die Substituierbarkeit und insbesondere die grenzüberschreitenden 

Tätigkeiten des Unternehmens berücksichtigt. 

Auf der Grundlage der in Unterabsatz 1 genannten Bewertung stellen die 

Abwicklungsbehörden sicher, dass mindestens 40 % des Lebensversicherungsmarktes ▌und 

Lebensrückversicherungsmarktes des Mitgliedstaats und 40 % seines 

Nichtlebensversicherungsmarktes und Nichtlebensrückversicherungsmarktes der 

Abwicklungsplanung unterliegen, wobei der Anteil am Lebensversicherungsmarkt anhand der 

versicherungstechnischen Bruttorückstellungen und der Anteil am 

Nichtlebensversicherungsmarkt anhand der gebuchten Bruttobeiträge ermittelt wird. Bei der 

Berechnung der Marktabdeckungsquote können die Tochterunternehmen einer Gruppe 

berücksichtigt werden, wenn diese Tochterunternehmen in dem ▌Gruppenabwicklungsplan 

erfasst sind. 
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Kleine und nicht komplexe Unternehmen ▌unterliegen nicht den Anforderungen in Bezug 

auf die Abwicklungsplanung, es sei denn, die Abwicklungsbehörde ist der Auffassung, dass 

ein solches Unternehmen auf nationaler oder regionaler Ebene ein besonderes Risiko 

darstellt. 

(3) Bei Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen mit bedeutenden 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten übermitteln die Abwicklungsbehörden des 

Herkunftsmitgliedstaats den Aufsichts- oder Abwicklungsbehörden des 

Aufnahmemitgliedstaats ▌den Entwurf des Abwicklungsplans. Die Aufsichts- oder 

Abwicklungsbehörden des Aufnahmemitgliedstaats können den Entwurf des 

Abwicklungsplans im Hinblick auf darin enthaltene Maßnahmen prüfen, die sich nachteilig 

auf die Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft oder die Finanzstabilität in ihrem 

Mitgliedstaat auswirken könnten, und können der Abwicklungsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats Empfehlungen zu diesen Fragen unterbreiten. Die 

Abwicklungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats legt eine begründete Antwort im Hinblick 

auf ihre Entscheidung vor, den Empfehlungen zu folgen oder nicht. Berücksichtigt die 

Abwicklungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats die Empfehlungen der Aufsichts- oder 

Abwicklungsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats nicht angemessen, so kann die 

Aufsichts- oder Abwicklungsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats die Angelegenheit gemäß 

Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 an die EIOPA 

verweisen. 
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(4) Bei der Festlegung der Optionen für die Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und -

befugnissen werden in den Abwicklungsplänen einschlägige Abwicklungsszenarien 

berücksichtigt, einschließlich des Szenarios, in dem der Ausfall des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens idiosynkratischer Natur ist, und des Szenarios, in dem der 

Ausfall zu Zeiten allgemeiner finanzieller Instabilität oder systemweiter Ereignisse eintritt. 

In den Abwicklungsplänen wird von keiner außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus 

öffentlichen Mitteln – außer der etwaigen Inanspruchnahme von Sicherungssystemen für 

Versicherungen oder Finanzierungsmechanismen – ausgegangen. 

(5) Abwicklungsbehörden überprüfen Abwicklungspläne und aktualisieren sie erforderlichenfalls 

mindestens alle zwei Jahre und in jedem Fall 

a) nach jeder wesentlichen Änderung der Rechts- oder Organisationsstruktur des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, seiner Geschäftstätigkeit oder seiner 

Finanzlage, die sich wesentlich auf die Wirksamkeit des Plans auswirken könnte oder in 

sonstiger Weise dessen Änderung erforderlich machen würde; 

b) wenn eine wesentliche Änderung der Finanzlage des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens vorhersehbar wird, die sich wesentlich auf die 

Wirksamkeit des Plans auswirken oder anderweitig eine Überarbeitung des 

Abwicklungsplans erforderlich machen könnte. 

www.parlament.gv.at



 

 125 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sowie Aufsichtsbehörden teilen den 

Abwicklungsbehörden unverzüglich alle Ereignisse mit, die eine Überarbeitung oder 

Aktualisierung des Abwicklungsplans erforderlich machen. 

(6) Unbeschadet des Artikels 4 sind in den Abwicklungsplänen Optionen für die Anwendung der 

Abwicklungsinstrumente und die Ausübung von Abwicklungsbefugnissen in Bezug auf das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen darzulegen. Die Abwicklungspläne 

enthalten, sofern angemessen und möglich in quantifizierter Form, alles Folgende: 

a) eine zusammenfassende Darstellung der Hauptbestandteile des Plans; 

b) eine zusammenfassende Darstellung der seit Vorlage der letzten abwicklungsrelevanten 

Informationen eingetretenen wesentlichen Veränderungen innerhalb des Unternehmens; 

c) Ausführungen dazu, wie kritische Funktionen und Kerngeschäftsbereiche im 

erforderlichen Umfang rechtlich und wirtschaftlich von anderen Funktionen getrennt 

werden könnten, um ihre Fortführung nach einem Ausfall des Unternehmens 

sicherzustellen; 

d) eine Beschreibung der Vermögenswerte, die voraussichtlich als Sicherheit anerkannt 

werden könnten; 
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e) eine Schätzung des Zeitrahmens für die Durchführung jedes wesentlichen Aspekts des 

Plans; 

f) eine detaillierte Darstellung der nach Artikel 13 vorgenommenen Bewertung der 

Abwicklungsfähigkeit, einschließlich der Bewertung der Durchführbarkeit und 

Glaubwürdigkeit der Liquidation im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens; 

g) eine Beschreibung etwaiger nach Artikel 15 verlangter Maßnahmen zum Abbau bzw. 

zur Beseitigung von Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit, die im Rahmen der 

nach Artikel 13 vorgenommenen Bewertung festgestellt wurden; 

h) eine Darstellung der Finanzierungsmöglichkeiten für die Abwicklungsoptionen, wobei 

von keiner außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln – 

außer der etwaigen Inanspruchnahme von Sicherungssystemen für Versicherungen oder 

Finanzierungsmechanismen – ausgegangen wird; 

i) eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Abwicklungsstrategien, die in den 

unterschiedlichen Szenarien und dem entsprechenden Zeitrahmen angewandt werden 

könnten; 

j) Erläuterungen zu kritischen wechselseitigen Abhängigkeiten; 
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k) eine Analyse der Auswirkungen des Abwicklungsplans für die Mitarbeiter des 

Unternehmens, einschließlich einer Bewertung damit verbundener Kosten, und eine 

Beschreibung der vorgesehenen Verfahren zur Anhörung des Personals während des 

Abwicklungsprozesses, gegebenenfalls unter Berücksichtigung nationaler Systeme für 

den Dialog mit Sozialpartnern; 

l) einen Plan für die Kommunikation mit den Medien und der Öffentlichkeit; 

m) eine Beschreibung der wesentlichen Prozesse und Systeme, die zur Fortführung des 

Geschäftsbetriebs des Unternehmens erforderlich sind; 

n) gegebenenfalls Stellungnahmen des Unternehmens zu dem Abwicklungsplan. 

Die zusammenfassende Darstellung der Hauptbestandteile des Plans wird dem 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen offengelegt. 

(7) Die Abwicklungsbehörde übermittelt die Abwicklungspläne mit allen Änderungen an die 

betreffenden Aufsichtsbehörden. 
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(8) Die EIOPA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um den Inhalt des 

Abwicklungsplans näher zu bestimmen. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

… [18 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu 

erlassen. 

(9) Die EIOPA gibt bis zum … [24 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] 

Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 heraus, in denen die 

Kriterien für die Ermittlung kritischer Funktionen näher bestimmt werden. 
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Artikel 10 

Gruppenabwicklungspläne 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden 

befugt sind, Gruppenabwicklungspläne für Gruppen, die der Abwicklungsplanung 

unterliegen, auf der Grundlage der in Artikel 9 Absatz 2 festgelegten Bedingungen zu 

erstellen. 

(2) Im Gruppenabwicklungsplan 

a) werden die Abwicklungsmaßnahmen festgelegt, die in Bezug auf jedes Unternehmen zu 

ergreifen sind, wenn zur Gewährleistung der Kontinuität kritischer Funktionen 

Maßnahmen erforderlich sind; 

b) wird geprüft, in welchem Umfang die in Artikel 26 Absatz 3 genannten 

Abwicklungsinstrumente angewandt und Abwicklungsbefugnisse koordiniert ausgeübt 

werden könnten, und werden mögliche Hindernisse für eine koordinierte Abwicklung 

ermittelt; 
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c) werden, sofern einer Gruppe Unternehmen angehören, die in Drittländern eingetragen 

sind, geeignete Regelungen für die Zusammenarbeit und Koordinierung mit den 

jeweiligen Behörden dieser Drittländer und die Auswirkungen für die Abwicklung 

innerhalb der Union aufgezeigt; 

d) werden Maßnahmen, einschließlich einer rechtlichen und wirtschaftlichen Trennung 

bestimmter Funktionen oder Geschäftsbereiche, aufgezeigt, die erforderlich sind, um 

unter Berücksichtigung gegenseitiger Abhängigkeiten innerhalb der Gruppe eine 

Abwicklung auf Gruppenebene zu erleichtern; 

e) werden für Gruppenabwicklungsmaßnahmen verfügbare Finanzierungsquellen 

angegeben und – falls die Inanspruchnahme von Sicherungssystemen für 

Versicherungen oder Finanzierungsmechanismen erforderlich wäre – Grundsätze für die 

Aufteilung der Finanzierungsverantwortung zwischen Finanzierungsquellen in 

mehreren Mitgliedstaaten dargelegt, wobei von keiner außerordentlichen finanziellen 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln ausgegangen wird; 

f) werden die in Artikel 9 Absatz 6 genannten Elemente aufgeführt. 
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(3) Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde übermittelt die 

Gruppenabwicklungspläne mit allen Änderungen an die betreffenden Aufsichtsbehörden und, 

wenn es sich bei der Gruppe um ein Finanzkonglomerat handelt oder die Gruppe Teil eines 

Finanzkonglomerats ist, an die gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU benannte 

zuständige Abwicklungsbehörde und die zuständige Behörde im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 40 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

▌  

(4) Die Abwicklungsbehörden können für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, c und d 

genannten Unternehmen, die Teil einer Gruppe sind, Abwicklungspläne erstellen, falls 

kein Gruppenabwicklungsplan vorliegt. 

(5) Bei der Erstellung von Abwicklungsplänen können die Abwicklungsbehörden von Unions-

Tochterunternehmen die Abwicklungsstrategie berücksichtigen, die von den betreffenden 

Drittlandsbehörden für die Gruppen verfolgt wird, für die diese Abwicklungsbehörden 

zuständig sind. 
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Hält die Abwicklungsbehörde eine solche Abwicklungsstrategie für glaubwürdig und 

durchführbar, so kann sie dieser Abwicklungsstrategie und ihren möglichen Folgen für 

das betreffende Unions-Tochterunternehmen in ihrem Abwicklungsplan angemessen 

Rechnung tragen. Dies darf die Erreichung der Abwicklungsziele nach Artikel 18 nicht 

gefährden. 

(6) Die EIOPA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen unter 

Berücksichtigung der Vielfalt der Geschäftsmodelle von Gruppen im Binnenmarkt der Inhalt 

von Gruppenabwicklungsplänen festgelegt wird. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

… [18 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu 

erlassen. 
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Artikel 11 

Anforderungen und Verfahren für Gruppenabwicklungspläne 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mutterunternehmen an der Spitze der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde die Informationen übermitteln, die nach Artikel 12 

verlangt werden können. Diese Informationen betreffen das Mutterunternehmen an der Spitze 

und, soweit erforderlich, jedes Unternehmen der Gruppe, einschließlich der in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben b bis e genannten Unternehmen. 

Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde übermittelt unter der Voraussetzung, dass 

die in dieser Richtlinie festgelegten Geheimhaltungspflichten eingehalten werden, die nach 

Maßgabe dieses Absatzes bereitgestellten relevanten Informationen an 

a) die EIOPA; 

b) die Abwicklungsbehörden, die Mitglieder des Abwicklungskollegiums sind; 

c) die zuständigen Aufsichtsbehörden, die Mitglieder des in Artikel 248 Absatz 3 der 

Richtlinie 2009/138/EG genannten Kollegiums der Aufsichtsbehörden sind oder daran 

teilnehmen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden 

in Abwicklungskollegien gemeinsam mit den in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b 

genannten Abwicklungsbehörden und nach Konsultation der betreffenden Aufsichtsbehörden, 

die Mitglieder des in Artikel 248 Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG genannten Kollegiums 

der Aufsichtsbehörden sind oder daran teilnehmen, Gruppenabwicklungspläne erstellen und 

aktualisieren. Die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden können bei der 

Ausarbeitung und Aktualisierung der Gruppenabwicklungspläne nach eigenem Ermessen und 

unter der Voraussetzung, dass sie die Geheimhaltungspflichten nach Artikel 80 der 

vorliegenden Richtlinie erfüllen, Abwicklungsbehörden von Drittländern einbeziehen, in 

denen die Gruppe Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen oder 

Versicherungsholdinggesellschaften oder bedeutende Zweigniederlassung gegründet hat. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gruppenabwicklungspläne mindestens alle zwei 

Jahre überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden und in jedem Fall 

a)  nach jeder Änderung der Rechts- oder Organisationsstruktur, der Geschäftstätigkeit oder 

der Finanzlage der Gruppe – einschließlich jedes Unternehmens der Gruppe –, die sich 

wesentlich auf den Plan auswirken oder dessen Änderung erforderlich machen könnte; 

b)  wenn eine wesentliche Änderung ihrer Finanzlage vorhersehbar wird, die sich 

wesentlich auf die Wirksamkeit des Plans auswirken oder anderweitig eine 

Überarbeitung des Abwicklungsplans erforderlich machen könnte. 
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(4) Die Annahme des Gruppenabwicklungsplans erfolgt in Form einer in Artikel 17 genannten 

gemeinsamen Entscheidung der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde und der 

Abwicklungsbehörden, die für die Tochterversicherungs- und -rückversicherungsunternehmen 

und die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b bis e genannten Unternehmen zuständig sind. 

Artikel 12 

Für die Zwecke von Abwicklungsplänen und die Mitwirkung des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens erforderliche Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen bzw. das Mutterunternehmen an der Spitze zu 

verpflichten, 

a) im nötigen Umfang bei der Erstellung von Abwicklungsplänen oder 

Gruppenabwicklungsplänen mitzuwirken; 

b) ihnen unmittelbar oder über die Aufsichtsbehörde alle zur Erstellung und Durchführung 

von Abwicklungsplänen oder Gruppenabwicklungsplänen erforderlichen Informationen 

zu übermitteln. 
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(2) Die Aufsichtsbehörden in den betreffenden Mitgliedstaaten prüfen in Zusammenarbeit mit 

den Abwicklungsbehörden, ob einige oder alle der in Absatz 1 genannten Informationen 

bereits vorliegen, und stellen diese Informationen den betreffenden Abwicklungsbehörden zur 

Verfügung. Die Abwicklungsbehörden holen diese bereits vorliegenden Informationen von 

Aufsichtsbehörden ein, bevor sie Informationen von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen anfordern. 

(3) Die EIPOA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung von 

Verfahren und einer Mindestauswahl an Standardformularen und Mustern für die 

Bereitstellung der in Absatz 1 genannten Informationen und zur Festlegung des Inhalts dieser 

Informationen aus. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 

zum … [18 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach 

Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen. 
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KAPITEL II 

Abwicklungsfähigkeit 

Artikel 13 

Bewertung der Abwicklungsfähigkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden nach Konsultation der 

Aufsichtsbehörde bewerten, inwieweit Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, 

die nicht Teil einer Gruppe sind, abwicklungsfähig sind, wobei von keiner außerordentlichen 

finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln – außer, sofern verfügbar und 

anwendbar, der ▌Inanspruchnahme von Sicherungssystemen für Versicherungen oder 

etwaigen Finanzierungsmechanismen – ausgegangen wird. 

Ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen gilt als abwicklungsfähig, wenn es 

durchführbar und glaubwürdig ist, dass dieses Unternehmen im Wege eines regulären 

Insolvenzverfahrens liquidiert oder von der Abwicklungsbehörde durch Anwendung der 

▌Abwicklungsinstrumente und Ausübung der ▌Abwicklungsbefugnisse abgewickelt werden 

kann. 
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(2) Gelangt eine Abwicklungsbehörde zu der Einschätzung, dass eine Abwicklungsmaßnahme 

im öffentlichen Interesse erforderlich sein könnte, weil die Abwicklungsziele bei einer 

Liquidation im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens nicht im selben Umfang erreicht 

würden, so führt sie die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte durch: 

a) Sie wählt eine bevorzugte Abwicklungsmaßnahme aus, die angesichts der Struktur 

und des Geschäftsmodells des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

geeignet ist, die Abwicklungsziele zu erreichen; 

b) sie bewertet, ob eine wirksame Anwendung der ausgewählten Abwicklungsmaßnahme 

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durchführbar ist, und ermittelt 

potenzielle Hindernisse für ihre Umsetzung; 

c) sie bewertet die Glaubwürdigkeit der ausgewählten Abwicklungsmaßnahme unter 

Berücksichtigung der wahrscheinlichen Auswirkungen der Abwicklung auf die 

Finanzsysteme oder die Realwirtschaft der Mitgliedstaaten oder der Union und des 

Schutzes der kollektiven Interessen der Versicherungsnehmer, Begünstigten und 

Anspruchsberechtigten, um die Kontinuität kritischer Funktionen des Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmens zu gewährleisten. 
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(3) Die Abwicklungsbehörden bewerten die in Absatz 1 genannte Abwicklungsfähigkeit zum 

gleichen Zeitpunkt und für die Zwecke der Erstellung und Aktualisierung des 

Abwicklungsplans gemäß Artikel 9. Bei der in Absatz 1 genannten Bewertung prüfen die 

Abwicklungsbehörden mindestens die im Anhang festgelegten Dimensionen der 

Abwicklungsfähigkeit. 

(4) Für die Zwecke der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit können die 

Abwicklungsbehörden die Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

auffordern, alle erforderlichen Informationen vorzulegen. 

(5) Die EIOPA gibt bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] 

Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 heraus, in denen die für 

die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen oder Gruppen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels und 

Artikel 14 zu prüfenden Aspekte und Kriterien näher bestimmt werden. 
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Artikel 14 

Bewertung der Abwicklungsfähigkeit von Gruppen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden 

gemeinsam mit den für die Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörden nach 

Konsultation der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde und der für diese 

Tochterunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden bewerten, inwieweit Gruppen 

abwicklungsfähig sind, wobei von keiner außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus 

öffentlichen Mitteln – außer, sofern verfügbar und anwendbar, der ▌Inanspruchnahme von 

Sicherungssystemen für Versicherungen oder etwaigen Finanzierungsmechanismen – 

ausgegangen wird. 

(2) Eine Gruppe gilt als abwicklungsfähig, wenn es durchführbar und glaubwürdig ist, dass die 

Abwicklungsbehörden Unternehmen der Gruppe im Wege eines regulären 

Insolvenzverfahrens liquidieren oder, sofern Unternehmen der Gruppe problemlos und 

zeitnah voneinander getrennt werden können, die Gruppe durch Anwendung von 

Abwicklungsinstrumenten und Ausübung von Abwicklungsbefugnissen in Bezug auf einzelne 

Unternehmen der Gruppe abwickeln oder die Gruppe durch andere im nationalen Recht 

vorgesehene Mittel abwickeln. 

Die in Artikel 70 genannten Abwicklungskollegien berücksichtigen bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit der Gruppe. 
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(3) Gelangt eine Abwicklungsbehörde zu der Einschätzung, dass eine Abwicklungsmaßnahme 

im öffentlichen Interesse erforderlich sein könnte, weil die Abwicklungsziele bei einer 

Liquidation im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens nicht im selben Umfang erreicht 

würden, so führt sie die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte durch: 

a) Sie wählt bevorzugte Abwicklungsmaßnahmen aus, die angesichts der Struktur und 

des Geschäftsmodells der Gruppe geeignet sind, die Abwicklungsziele zu erreichen; 

b)  sie bewertet, ob eine wirksame Anwendung der ausgewählten Abwicklungsmaßnahme 

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durchführbar ist, und ermittelt 

potenzielle Hindernisse für ihre Umsetzung; 

c) sie bewertet die Glaubwürdigkeit der ausgewählten Abwicklungsmaßnahme unter 

Berücksichtigung der wahrscheinlichen Auswirkungen der Abwicklung auf die 

Finanzsysteme oder die Realwirtschaft der Mitgliedstaaten oder der Union und des 

Schutzes der Versicherungsnehmer, Begünstigten und Anspruchsberechtigten, um 

die Kontinuität kritischer Funktionen der Gruppe zu gewährleisten. 

(4) Die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden bewerten die Abwicklungsfähigkeit 

von Gruppen zum gleichen Zeitpunkt und für die Zwecke der Erstellung und Aktualisierung 

der Gruppenabwicklungspläne gemäß Artikel 10. Die Bewertung erfolgt im Rahmen des 

Entscheidungsprozesses nach Artikel 11. Bei der in Absatz 1 genannten Bewertung prüfen 

die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden mindestens die im Anhang 

festgelegten Dimensionen der Abwicklungsfähigkeit. 

(5) Für die Zwecke der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit kann die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde die Unternehmen der Gruppe auffordern, alle 

erforderlichen Informationen vorzulegen. 
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Artikel 15 

Befugnis zum Abbau oder zur Beseitigung von Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit 

(1) Wenn sich aus der gemäß Artikel 13 oder 14 vorgenommenen Bewertung ergibt, dass 

wesentliche Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens bestehen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Abwicklungsbehörde dies dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und der 

betreffenden Aufsichtsbehörde schriftlich mitteilt. 

(2) Die Anforderung an die Abwicklungsbehörden zur Erstellung von Abwicklungsplänen und an 

die jeweiligen Abwicklungsbehörden, eine gemeinsame Entscheidung gemäß Artikel 17 über 

die in Artikel 9 Absatz 1 bzw. Artikel 11 Absatz 4 genannten Gruppenabwicklungspläne zu 

treffen, wird im Anschluss an die in Absatz 1 genannte Mitteilung ausgesetzt, bis die 

Maßnahmen zur Beseitigung der wesentlichen Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit von 

der Abwicklungsbehörde gemäß Absatz 3 akzeptiert oder gemäß Absatz 4 beschlossen 

worden sind. 
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(3) Innerhalb von vier Monaten nach Erhalt einer in Absatz 1 genannten Mitteilung schlägt das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der Abwicklungsbehörde mögliche 

Maßnahmen zum Abbau oder zur Beseitigung der in der Mitteilung genannten wesentlichen 

Hindernisse vor. 

Im Zeitplan für die Durchführung dieser vom Unternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen 

wird den Gründen für das wesentliche Hindernis Rechnung getragen. 

Die Abwicklungsbehörde bewertet nach Anhörung der Aufsichtsbehörde, ob diese 

Maßnahmen geeignet sind, das betreffende wesentliche Hindernis wirksam abzubauen oder 

zu beseitigen. 

(4) Abwicklungsbehörden, die feststellen, dass die von einem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen gemäß Absatz 3 ▌vorgeschlagenen Maßnahmen das 

betreffende Hindernis nicht wirksam abbauen oder beseitigen, verpflichten das 

▌Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen entweder auf direktem Wege oder 

indirekt über die Aufsichtsbehörde, eine der in Absatz 5 genannten alternativen Maßnahmen 

zu ergreifen, und teilen diese Maßnahmen dem Unternehmen schriftlich mit, das innerhalb 

eines Monats nach Erhalt dieser Mitteilung einen Plan zur Erfüllung dieser Anforderungen 

vorschlägt. 
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Bei der Festlegung alternativer Maßnahmen legen die Abwicklungsbehörden dar, weshalb die 

von dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen 

die Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit nicht beseitigen können und inwiefern die 

vorgeschlagenen alternativen Maßnahmen im Hinblick auf die Beseitigung dieser Hindernisse 

verhältnismäßig sind. Die Abwicklungsbehörden berücksichtigen die Auswirkungen der 

Maßnahmen auf die Geschäftstätigkeit des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens, seine Stabilität und seine Fähigkeit, einen Beitrag zur 

Wirtschaft zu leisten. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 4 sind die Abwicklungsbehörden befugt, mindestens eine der 

folgenden alternativen Maßnahmen zu ergreifen: 

a) Vom Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen kann verlangt werden, 

innerhalb der Gruppe bestehende Finanzierungsvereinbarungen zu ändern oder deren 

Fehlen zu überdenken oder innerhalb der Gruppe oder mit Dritten 

Dienstleistungsvereinbarungen zu schließen; 

b) vom Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen kann verlangt werden, seine 

maximalen individuellen und aggregierten Risikopositionen zu begrenzen; 

c) es können spezifische oder regelmäßige zusätzliche Informationspflichten vorgesehen 

werden, die für Abwicklungszwecke relevant sind; 
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d) vom Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen kann verlangt werden, 

bestimmte Vermögenswerte zu veräußern oder Verbindlichkeiten umzustrukturieren; 

e) vom Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen kann die Einschränkung oder 

Einstellung bestimmter bestehender oder geplanter Tätigkeiten verlangt werden; 

f) die Entwicklung neuer oder bestehender Geschäftsbereiche bzw. die Veräußerung neuer 

oder bestehender Produkte kann eingeschränkt oder unterbunden werden; 

g) vom Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen kann verlangt werden, die 

Rückversicherungsstrategie zu ändern; 

h) es können Änderungen der rechtlichen oder operativen Strukturen des Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmens oder eines unmittelbar oder mittelbar seiner 

Kontrolle unterstehenden Unternehmens der Gruppe verlangt werden, um die 

Komplexität zu reduzieren und dadurch sicherzustellen, dass kritische Funktionen durch 

Anwendung der Abwicklungsinstrumente rechtlich und operativ von anderen 

Funktionen getrennt werden können; 
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i) vom Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder einem 

Mutterunternehmen kann verlangt werden, eine Mutterversicherungsholdinggesellschaft 

in einem Mitgliedstaat oder eine Unions-Mutterversicherungsholdinggesellschaft zu 

gründen; 

j) handelt es sich bei dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen um ein 

Tochterunternehmen einer gemischten Versicherungsholdinggesellschaft, kann verlangt 

werden, dass die gemischte Versicherungsholdinggesellschaft zur Kontrolle des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens eine getrennte 

Versicherungsholdinggesellschaft errichtet, soweit dies erforderlich ist, um die 

Abwicklung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens zu erleichtern 

und zu verhindern, dass die Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und die 

Ausübung von Abwicklungsbefugnissen sich negativ auf die nicht im Finanzsektor 

operierenden Teile der Gruppe auswirken. 

(6) Vor Festlegung jeglicher in Absatz 5 genannten alternativen Maßnahmen prüft die 

Abwicklungsbehörde nach Konsultation der Aufsichtsbehörde gebührend die potenziellen 

Auswirkungen einer solchen Maßnahme auf die Solidität und Stabilität der laufenden 

Geschäfte des betreffenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens und auf den 

Binnenmarkt. 
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(7) Für eine Mitteilung oder Entscheidung gemäß Absatz 1 oder 4 gilt Folgendes: 

a) Sie enthält die Gründe für die jeweilige Bewertung oder Feststellung; 

b) in ihr wird dargelegt, inwiefern die Mitteilung oder Entscheidung dem Gebot der 

Verhältnismäßigkeit gemäß Absatz 4 Unterabsatz 2 genügt; 

c) gegen sie müssen Rechtsmittel eingelegt werden können. 

(8) Die EIOPA gibt bis zum … [30 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] 

Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 heraus, in denen die in 

Absatz 5 vorgesehenen Maßnahmen und die Umstände, unter denen sie zur Anwendung 

gelangen können, näher bestimmt werden. 
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Artikel 16 

Befugnis zum Abbau oder zur Beseitigung von Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit: 

Behandlung von Gruppen 

(1) Eine für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde prüft gemeinsam mit den für die 

Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörden nach Konsultation des in Artikel 248 

Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG genannten Kollegiums der Aufsichtsbehörden die in 

Artikel 14 genannte Bewertung innerhalb des Abwicklungskollegiums und ergreift alle 

angemessenen Schritte, um zu einer in Artikel 17 genannten gemeinsamen Entscheidung über 

die Anwendung der gemäß Artikel 15 Absatz 4 bestimmten Maßnahmen in Bezug auf alle 

relevanten Unternehmen der Gruppe zu gelangen. 

(2) Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde erstellt in Zusammenarbeit mit der für 

die Gruppenaufsicht zuständige Behörde und der EIOPA gemäß Artikel 25 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 einen Bericht und legt ihn dem Mutterunternehmen an der 

Spitze und den für die Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörden vor, die ihn 

den Tochterunternehmen, für die sie zuständig sind, weiterleiten. In dem Bericht, der nach 

Anhörung der Aufsichtsbehörden ausgearbeitet wird, werden die wesentlichen Hindernisse 

für die wirksame Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und die wirksame Ausübung 

von Abwicklungsbefugnissen in Bezug auf die Gruppe analysiert. Im Bericht werden 

verhältnismäßige und gezielte Maßnahmen empfohlen, die nach Ansicht der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde erforderlich oder angemessen sind, um diese 

Hindernisse zu beseitigen, wobei die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf das 

Geschäftsmodell der Gruppe zu berücksichtigen sind. 
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(3) Das Mutterunternehmen an der Spitze kann innerhalb von vier Monaten nach Eingang des 

Berichts dazu Stellung nehmen und der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde 

alternative Maßnahmen zur Überwindung der im Bericht aufgezeigten Hindernisse 

vorschlagen. 

Die Abwicklungsbehörde bewertet nach Anhörung der Aufsichtsbehörde, ob diese 

Maßnahmen geeignet sind, die wesentlichen Hindernisse wirksam abzubauen oder zu 

beseitigen. 

(4) Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde teilt den Behörden, die Mitglieder des 

Abwicklungskollegiums sind oder daran teilnehmen, jede vom Mutterunternehmen an der 

Spitze vorgeschlagene Maßnahme mit. Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde 

und die für die Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörden unternehmen nach 

Konsultation der Aufsichtsbehörden alles in ihrer Macht Stehende, um innerhalb des 

Abwicklungskollegiums zu einer in Artikel 17 genannten gemeinsamen Entscheidung 

hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Hindernisse und erforderlichenfalls hinsichtlich der 

Bewertung der vom Mutterunternehmen an der Spitze vorgeschlagenen Maßnahmen und der 

von den Behörden zum Abbau oder zur Beseitigung der Hindernisse geforderten Maßnahmen 

zu gelangen. Dabei berücksichtigen sie die potenziellen Auswirkungen der Maßnahmen in 

allen Mitgliedstaaten, in denen die Gruppe tätig ist. 
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KAPITEL III 

Gemeinsame Entscheidungen 

Artikel 17 

Gemeinsame Entscheidungen 

(1) Für die Gruppenaufsicht zuständige Behörden, Aufsichtsbehörden, für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörden und Abwicklungsbehörden bemühen sich, die in 

Artikel 8 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 4 bzw. Artikel 16 Absatz 4 genannten gemeinsamen 

Entscheidungen innerhalb von vier Monaten zu treffen nach dem Datum 

a) der Übermittlung des präventiven Gruppensanierungsplans durch die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde gemäß Artikel 7 Absatz 4; 

b) der Übermittlung der in Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Informationen 

durch die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde; 

c) der Übermittlung jeglicher Stellungnahmen oder des Vorschlags alternativer 

Maßnahmen durch das Mutterunternehmen an der Spitze oder nach Ablauf der in 

Artikel 16 Absatz 3 genannten Viermonatsfrist, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher 

liegt. 
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Die EIOPA kann die für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörden, Aufsichtsbehörden, für 

die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden auf Antrag einer 

Aufsichtsbehörde oder einer Abwicklungsbehörde im Einklang mit Artikel 31 Absatz 2 

Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 dabei unterstützen, zu einer gemeinsamen 

Entscheidung zu gelangen. 

(2) Wird innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist keine gemeinsame Entscheidung über eine der 

in Unterabsatz 2 aufgeführten Angelegenheiten getroffen, so entscheidet die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde bzw. die für die Gruppenabwicklung zuständige 

Behörde darüber selbst. 

Bei den in Unterabsatz 1 genannten Angelegenheiten handelt es sich um: 

a) die Überprüfung und Bewertung des ▌präventiven Gruppensanierungsplans; 

b) Maßnahmen, die das Mutterunternehmen an der Spitze gemäß Artikel 6 Absätze 3 und 4 

zu ergreifen hat; 

c) den ▌Gruppenabwicklungsplan; 

d) die in Artikel 16 genannten Maßnahmen. 
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Die Entscheidung der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde bzw. der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde ist umfassend zu begründen und trägt den 

Standpunkten und Vorbehalten Rechnung, die andere Aufsichts- bzw. Abwicklungsbehörden 

während der Viermonatsfrist vorgebracht haben. Die Entscheidung wird dem 

Mutterunternehmen an der Spitze und den anderen betreffenden Behörden übermittelt. 

(3) Gelangen die Aufsichts- oder Abwicklungsbehörden innerhalb der in Absatz 1 genannten 

Frist nicht zu einer gemeinsamen Entscheidung über eine der in Unterabsatz 2 aufgeführten 

Angelegenheiten, so entscheidet jede Aufsichtsbehörde bzw. Abwicklungsbehörde darüber 

selbst. 

Bei den in Unterabsatz 1 genannten Angelegenheiten handelt es sich um: 

a) die Frage, ob für das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das ihrer 

Rechtshoheit unterliegt, gemäß Artikel 8 Absatz 2 ein präventiver Sanierungsplan auf 

Einzelbasis erstellt werden soll; 

b) die Anwendung der in Artikel 6 Absätze 3 und 4 genannten Maßnahmen auf Ebene der 

Tochterunternehmen; 
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c) die Ermittlung der wesentlichen Hindernisse und erforderlichenfalls die Bewertung der 

vom Mutterunternehmen an der Spitze vorgeschlagenen Maßnahmen und der von den 

Behörden zum Abbau oder zur Beseitigung dieser Hindernisse verlangten Maßnahmen 

nach Artikel 16 Absatz 1. 

(4) Liegt innerhalb der in Absatz 1 genannten Viermonatsfrist keine in Artikel 11 Absatz 4 

genannte gemeinsame Entscheidung der Abwicklungsbehörden über die Annahme des 

Gruppenabwicklungsplans vor, entscheidet jede für ein Tochterunternehmen zuständige 

Abwicklungsbehörde selbst, erstellt einen Abwicklungsplan für die ihrer Rechtshoheit 

unterliegenden Unternehmen und aktualisiert ihn. Jede Abwicklungsbehörde teilt ihre 

Entscheidung den anderen Mitgliedern des Abwicklungskollegiums mit. 

(5) Jede Entscheidung von Aufsichts- oder Abwicklungsbehörden gemäß den Absätzen 3 oder 4 

ist umfassend zu begründen und trägt den Standpunkten und Vorbehalten der anderen 

Aufsichtsbehörden, Abwicklungsbehörden oder für die Gruppe zuständigen Behörden 

Rechnung. 
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(6) Aufsichtsbehörden oder Abwicklungsbehörden, die keine Einwände gegen eine in den 

Absätzen 3 und 4 genannte Entscheidung erheben, können eine gemeinsame Entscheidung 

über einen präventiven Gruppensanierungsplan oder einen Gruppenabwicklungsplan für ihrer 

Rechtshoheit unterliegenden Unternehmen der Gruppe treffen. 

(7) Hat nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Viermonatsfrist eine der betreffenden Aufsichts- 

oder Abwicklungsbehörden gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 die 

EIOPA mit einer Angelegenheit befasst, so stellt die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde, die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde oder die zuständige Aufsichts- 

bzw. Abwicklungsbehörde ihre Entscheidung nach Absatz 2, 3 und 4 des vorliegenden 

Artikels in Erwartung eines Beschlusses der EIOPA gemäß Artikel 19 Absatz 3 der genannten 

Verordnung zurück und trifft ihre Entscheidung anschließend im Einklang mit dem Beschluss 

der EIOPA. Die in Absatz 1 genannte Viermonatsfrist gilt als Schlichtungsphase gemäß 

Artikel 19 Absatz 2 der genannten Verordnung. Die EIOPA trifft ihre Entscheidung innerhalb 

eines Monats. Nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Viermonatsfrist oder nach Erreichen 

einer gemeinsamen Entscheidung kann die EIOPA nicht mehr mit der Angelegenheit befasst 

werden. Trifft die EIOPA innerhalb eines Monats nach ihrer Befassung keine Entscheidung, 

so gilt die Entscheidung der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde, der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde bzw. der für die Gruppe oder das 

Tochterunternehmen auf Einzelebene zuständigen Aufsichts- oder Abwicklungsbehörde. 
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(8) Die in Artikel 8 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 4, Artikel 16 Absatz 4 und Absatz 6 des 

vorliegenden Artikels genannte gemeinsame Entscheidung sowie die in den Absätzen 2, 3 und 

4 genannten Entscheidungen werden von den ▌Aufsichts- oder Abwicklungsbehörden in den 

betreffenden Mitgliedstaaten als endgültig anerkannt und angewandt. 

(9) Werden gemeinsame Entscheidungen gemäß Artikel 11 Absatz 4 und – in Bezug auf 

Gruppenabwicklungspläne – gemäß Absatz 6 des vorliegenden Artikels getroffen und gelangt 

eine Abwicklungsbehörde zu der Bewertung, dass sich der Gegenstand einer 

Meinungsverschiedenheit bezüglich Gruppenabwicklungsplänen auf die haushaltspolitischen 

Zuständigkeiten des eigenen Mitgliedstaats auswirkt, leitet die für die Gruppenabwicklung 

zuständige Behörde eine Neubewertung des Gruppenabwicklungsplans ein. 
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TITEL III 

ABWICKLUNG 

KAPITEL I 

Abwicklungsziele, Voraussetzungen für eine Abwicklung und allgemeine Grundsätze 

Artikel 18 

Abwicklungsziele 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abwicklungsbehörden bei Anwendung von 

Abwicklungsinstrumenten und bei Ausübung von Abwicklungsbefugnissen den in Absatz 2 

genannten Abwicklungszielen Rechnung tragen und diejenigen Instrumente und Befugnisse 

auswählen, mit denen sich die für den jeweiligen Einzelfall relevanten Ziele am besten 

erreichen lassen. 
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(2) Die ▌Abwicklungsziele sind: 

a) der Schutz der kollektiven Interessen der Versicherungsnehmer, Begünstigten und 

Anspruchsberechtigten; 

b) die Wahrung der Finanzstabilität, insbesondere durch Verhinderung von 

Ansteckungseffekten und durch Aufrechterhaltung der Marktdisziplin; 

c) die Sicherstellung der Kontinuität kritischer Funktionen; 

d) der Schutz öffentlicher Mittel durch geringstmögliche Inanspruchnahme 

außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln. 

Bei der Verfolgung des in Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Abwicklungsziels wählen 

die Abwicklungsbehörden diejenigen Ansätze in Bezug auf kritische Funktionen aus, die 

die Kontinuität des Versicherungsschutzes für die Versicherungsnehmer am besten 

wahren. 
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Bei der Verfolgung des in Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten Abwicklungsziels räumen 

die Abwicklungsbehörden der Nutzung anderer Finanzierungsquellen als des Haushalts 

der Mitgliedstaaten, einschließlich Finanzierungsmechanismen gemäß Artikel 81 und 

Sicherungssysteme für Versicherungen, soweit diese nach dem anwendbaren Recht für 

diesen Zweck zur Verfügung stehen, so weit wie möglich Vorrang ein. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich die Abwicklungsbehörden bei der Verfolgung der 

Abwicklungsziele darum bemühen, die Kosten der Abwicklung möglichst gering zu halten 

und die Vernichtung von Werten zu vermeiden, es sei denn, dies ist zur Verwirklichung der 

Abwicklungsziele erforderlich. 

(3) Die ▌Abwicklungsziele sind von gleichrangiger Bedeutung, und die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die Abwicklungsbehörden sie je nach Art und Umständen des jeweiligen Falls 

angemessen abwägen. 
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Artikel 19 

Voraussetzungen für eine Abwicklung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen nur dann treffen, wenn alle nachstehenden Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

a) Die Aufsichtsbehörde hat nach Anhörung der Abwicklungsbehörde oder ▌die 

Abwicklungsbehörde hat nach Anhörung der Aufsichtsbehörde festgestellt, dass das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ausfällt oder wahrscheinlich 

ausfällt; 

b) nach vernünftigem Ermessen besteht keine Aussicht, dass der Ausfall des 

Unternehmens innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durch alternative 

Maßnahmen der Privatwirtschaft oder durch aufsichtsbehördliche Maßnahmen, 

einschließlich präventiver und korrektiver Maßnahmen, abgewendet werden kann; 

c) eine Abwicklungsmaßnahme ist im öffentlichen Interesse erforderlich. 
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(2) Ergreift eine Abwicklungsbehörde eine Abwicklungsmaßnahme, so erlässt die 

Aufsichtsbehörde bis zur Beendigung dieser Abwicklungsmaßnahme keine Maßnahmen in 

Bezug auf das in Abwicklung befindliche Unternehmen, es sei denn, die 

Abwicklungsbehörde stimmt diesen Maßnahmen zu. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Abwicklungsbehörden nach Konsultation der 

Aufsichtsbehörde über die erforderlichen Instrumente verfügen, um die Feststellung gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a treffen zu können, wozu insbesondere ein angemessener Zugang zu 

allen relevanten Informationen gehört. Die Aufsichtsbehörde stellt der Abwicklungsbehörde 

unverzüglich alle einschlägigen Informationen zur Verfügung, die diese zur Vornahme ihrer 

Bewertung anfordert. 

(4) Ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen gilt als ausfallend oder 

ausfallgefährdet ▌, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: 

a) Das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen verstößt oder verstößt 

wahrscheinlich gegen die in Titel I Kapitel VI Abschnitt 5 der Richtlinie 2009/138/EG 

genannte Mindestkapitalanforderung, und es besteht nach vernünftigem Ermessen keine 

Aussicht darauf, dass es diese Anforderung wieder einhalten wird; 
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b) das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen erfüllt die 

Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr oder verstößt in schwerwiegender Weise gegen 

seine Verpflichtungen aus den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, denen es 

unterliegt, oder es liegen objektive Anhaltspunkte dafür vor, dass das Unternehmen 

seine Verpflichtungen in naher Zukunft ernstlich in einer Weise verletzt, die den Entzug 

der Zulassung rechtfertigen würde; 

c) Die Vermögenswerte des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

unterschreiten die Höhe seiner Verbindlichkeiten, oder es liegen objektive 

Anhaltspunkte dafür vor, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird. 

d) das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ist nicht in der Lage, seine 

Schulden oder sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungen an 

Versicherungsnehmer oder Begünstigte, bei Fälligkeit zu begleichen, oder es liegen 

objektive Anhaltspunkte dafür vor, dass sich das Unternehmen in naher Zukunft in einer 

solchen Situation befinden wird; 

e) es bedarf einer außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln. 
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(5) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c ist eine Abwicklungsmaßnahme als im öffentlichen 

Interesse liegend zu betrachten, wenn sie für die Erreichung eines oder mehrerer der 

▌Abwicklungsziele erforderlich und mit Blick auf diese Ziele verhältnismäßig ist und wenn 

diese Ziele bei einer Liquidation des Unternehmens im Wege eines regulären 

Insolvenzverfahrens, einschließlich durch Inanspruchnahme von auf dieses Unternehmen 

anwendbaren Sicherungssystemen für Versicherungen, sofern die Voraussetzungen für ein 

reguläres Insolvenzverfahren erfüllt sind, nicht im selben Umfang erreicht würden. 

▌  
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Artikel 20 

Voraussetzungen für eine Abwicklung in Bezug auf Mutterunternehmen und Holdinggesellschaften 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b bis e genannte 

Unternehmen ergreifen können, wenn das Unternehmen die in Artikel 19 Absatz 1 

festgelegten Voraussetzungen entsprechend erfüllt. 

(2) Werden die Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen einer gemischten 

Versicherungsholdinggesellschaft direkt oder indirekt von einer 

Zwischenversicherungsholdinggesellschaft gehalten, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

Abwicklungsmaßnahmen für die Zwecke einer Gruppenabwicklung in Bezug auf die 

Zwischenversicherungsholdinggesellschaft ergriffen werden, und ergreifen keine 

Abwicklungsmaßnahmen für die Zwecke einer Gruppenabwicklung in Bezug auf die 

gemischte Versicherungsholdinggesellschaft. 
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(3) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 2 können Abwicklungsbehörden 

Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben c bis e genannte 

Unternehmen auch dann ergreifen, wenn diese Unternehmen die in Absatz 1 festgelegten 

Bedingungen zwar nicht erfüllen, aber alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Ein oder mehrere Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen erfüllen 

die in Artikel 19 Absatz 1 festgelegten Bedingungen; 

b) die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochterversicherungs- oder -

rückversicherungsunternehmen sind so beschaffen, dass ihr Ausfall ein anderes 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der Gruppe oder die Gruppe als 

Ganzes in Gefahr bringt, oder Gruppen sind nach dem Insolvenzrecht des Mitgliedstaats 

als Ganzes zu behandeln; 

c) Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben c bis e 

genannten Unternehmen sind für die Abwicklung des Tochterversicherungs- oder -

rückversicherungsunternehmen oder für die Abwicklung der Gruppe als Ganzes 

erforderlich. 
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Artikel 21 

Verfahren im Falle von Unternehmen, die nicht von Abwicklungsmaßnahmen betroffen sind 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die 

die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen, aber nicht die in 

Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c festgelegte Bedingung erfüllen, einem Liquidationsverfahren im 

Sinne von Artikel 268 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2009/138/EG oder einem anderen 

Verfahren nach nationalem Recht unterliegen, das von den zuständigen Behörden im Sinne von 

Artikel 268 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/138/EG eröffnet und überwacht wird, um 

einen geordneten Marktaustritt zu gewährleisten. 

Artikel 22 

Allgemeine Grundsätze für die Abwicklung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden bei Anwendung von 

Abwicklungsinstrumenten und bei Ausübung von Abwicklungsbefugnissen alle geeigneten 

Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die Abwicklungsmaßnahme im Einklang mit 

nachstehenden Grundsätzen erfolgt: 
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a) Verluste werden zuerst von den Anteilseignern des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens getragen; 

b) nach den Anteilseignern tragen die Gläubiger des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens die Verluste in der Rangfolge der Forderungen im regulären 

Insolvenzverfahren, sofern in dieser Richtlinie nicht ausdrücklich etwas anderes 

vorgesehen ist; 

c) das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan und die Geschäftsleitung des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens werden ersetzt, es sei denn, die vollständige 

oder teilweise Beibehaltung des betreffenden Organs oder der Geschäftsleitung wird für 

die Erreichung der Abwicklungsziele als notwendig erachtet; 

d) das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan und die Geschäftsleitung des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens leisten die für die Erreichung der 

Abwicklungsziele erforderliche Unterstützung; 
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e) natürliche und juristische Personen haften zivil- oder strafrechtlich im Rahmen ihrer 

Verantwortung für den Ausfall des in Abwicklung befindlichen Unternehmens; 

f) Gläubiger derselben Klasse werden – vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen 

dieser Richtlinie – gleich behandelt; 

g) kein Anteilseigner oder Gläubiger hat größere Verluste zu tragen, als er im Fall einer 

Liquidation des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens im Wege eines 

regulären Insolvenzverfahrens nach Maßgabe der Schutzbestimmungen der Artikel 56 

bis 58 zu tragen gehabt hätte; 

h) die Abwicklungsmaßnahmen werden nach Maßgabe der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Schutzbestimmungen getroffen. 

(2) Ist das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen Teil einer Gruppe, wenden die 

Abwicklungsbehörden ▌Abwicklungsinstrumente so an und üben ▌Abwicklungsbefugnisse 

so aus, dass insbesondere in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, folgende 

Auswirkungen minimiert werden: 

a) die Auswirkungen auf andere Unternehmen der Gruppe und auf die Gruppe als Ganzes; 

b) die negativen Auswirkungen auf Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft und die 

Finanzstabilität in der Union und den Mitgliedstaaten. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen bei der Anwendung der Abwicklungsinstrumente und der 

Ausübung der Abwicklungsbefugnisse sicher, dass diese ▌mit dem Rechtsrahmen der Union 

für staatliche Beihilfen in Einklang stehen. 

(4) Bei Anwendung von Abwicklungsinstrumenten gilt das Unternehmen, auf das diese 

Instrumente angewandt werden, als Gegenstand eines Konkursverfahrens oder eines 

entsprechenden Insolvenzverfahrens im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 der 

Richtlinie 2001/23/EG des Rates19. 

(5) Bei Anwendung der ▌Abwicklungsinstrumente und bei Ausübung der 

▌Abwicklungsbefugnisse sind die Arbeitnehmervertreter, soweit angemessen, von den 

Abwicklungsbehörden zu informieren und anzuhören. 

(6) Die Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und die Ausübung von 

Abwicklungsbefugnissen durch die Abwicklungsbehörden erfolgt unbeschadet der 

Bestimmungen über die Vertretung der Arbeitnehmer in Leitungsorganen gemäß den 

nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten. 

                                                
19 Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der 
Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder 
Betriebsteilen (ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 16). 
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KAPITEL II 

Bewertung 

Artikel 23 

Bewertung für Abwicklungszwecke 

(1) Die Abwicklungsbehörden stellen sicher, dass jede Abwicklungsmaßnahme auf der 

Grundlage einer Bewertung erfolgt, und gewährleisten eine faire, vorsichtige und realistische 

Bewertung der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rechte und Pflichten eines in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmens. 

(2) Bevor die Abwicklungsbehörde die Abwicklung eines in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis 

e genannten Unternehmens einleitet, sorgt sie für eine erste Bewertung, bei der bestimmt 

wird, ob die in Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 Absatz 3 genannten Voraussetzungen für 

eine Abwicklung erfüllt sind. 
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(3) Hat die Abwicklungsbehörde die Abwicklung eines in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e 

genannten Unternehmens beschlossen, sorgt sie für eine zweite Bewertung, um 

a) Argumente für die Entscheidung zu sammeln, welche Abwicklungsmaßnahme 

sinnvollerweise eingeleitet werden sollte; 

b) zu gewährleisten, dass zum Zeitpunkt der Anwendung der Abwicklungsinstrumente alle 

etwaigen Verluste dieses Unternehmens in vollem Umfang erfasst sind; 

c) Argumente für die Entscheidung über den Umfang der Löschung oder Verwässerung 

von Eigentumstiteln zu sammeln; 

d) Argumente für die Entscheidung zu sammeln, in welchem Umfang etwaige 

unbesicherte Verbindlichkeiten, einschließlich Schuldtiteln, herabgeschrieben oder 

umgewandelt werden sollen; 
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e) bei Anwendung des in Artikel 32 genannten Instruments des Brückenunternehmens 

Argumente für die Entscheidung darüber zu sammeln, welche Vermögenswerte, 

Verbindlichkeiten, Rechte und Verpflichtungen oder Eigentumstitel auf das 

Brückenunternehmen übertragen werden können und wie hoch die Gegenleistung sein 

darf, die an das in Abwicklung befindliche Unternehmen oder gegebenenfalls an die 

Inhaber der Eigentumstitel gezahlt werden kann; 

f) bei Anwendung des in Artikel 31 genannten Instruments der Unternehmensveräußerung 

Argumente für die Entscheidung darüber zu sammeln, welche Vermögenswerte, 

Verbindlichkeiten, Rechte und Verpflichtungen oder Eigentumstitel auf den 

erwerbenden Dritten übertragen werden können, und Informationen zu sammeln, 

anhand deren die Abwicklungsbehörde beurteilen kann, was für die Zwecke des 

Artikels 31 unter kommerziellen Bedingungen verstehen ist. 

www.parlament.gv.at



 

 172 

(4) Die Bewertung muss mit Artikel 75 der Richtlinie 2009/138/EG in Einklang stehen. Die 

Bewertung kann jedoch, soweit angemessen, angepasst werden, damit sie widerspiegelt, 

dass die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit nach dem Grundsatz 

der Unternehmensfortführung betreibt, nicht erfüllt ist, und damit sie den besonderen 

Umständen im Zusammenhang mit der Anwendung von Abwicklungsinstrumenten 

Rechnung trägt. 

(5) Gegen die in den Absätzen 2 und 3 genannten Bewertungen kann ein Rechtsbehelf gemäß 

Artikel 67 nur dann eingelegt werden, wenn dieser sich auch auf die Entscheidung zur 

Anwendung eines Abwicklungsinstruments oder zur Ausübung einer Abwicklungsbefugnis 

bezieht. 
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Artikel 24 

Vorgaben für die Bewertung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 23 genannten Bewertungen 

a) von einer Person vorgenommen werden, die von jeder öffentlichen Behörde und von 

dem in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmen unabhängig ist; 

b) von der Abwicklungsbehörde vorgenommen werden, wenn sie nicht von einer unter 

Buchstabe a genannten Person durchgeführt werden können. 

(2) Die in Artikel 23 genannten Bewertungen sind als endgültig zu betrachten, wenn sie von einer 

in Absatz 1 Buchstabe a genannten Person vorgenommen werden und alle Vorgaben der 

Absätze 3 bis 5 erfüllt sind. 
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(3) Unbeschadet des Rechtsrahmens der Union für staatliche Beihilfen ▌stützt sich die endgültige 

Bewertung auf vorsichtige Annahmen und darf nicht davon ausgehen, dass ab dem Zeitpunkt, 

zu dem Abwicklungsmaßnahmen ergriffen werden, eine außerordentliche finanzielle 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln gewährt wird. 

(4) Eine endgültige Bewertung wird durch folgende Informationen, die sich im Besitz ▌des in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmens befinden, ergänzt: 

a) einen aktualisierten Jahresabschluss und eine aktualisierte wirtschaftliche ▌Bewertung 

des Unternehmens im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG; 

b) einen Bericht über die Finanzlage des Unternehmens, einschließlich, soweit 

angebracht, einer Bewertung der in Titel I Kapitel VI Abschnitt 2 der 

Richtlinie 2009/138/EG genannten versicherungstechnischen Rückstellungen des 

▌Unternehmens durch eine unabhängige versicherungsmathematische Funktion; 
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c) jegliche zusätzlichen Informationen über Markt- und Buchwert der Vermögenswerte, 

der in Titel I Kapitel VI Abschnitt 2 der Richtlinie 2009/138/EG genannten 

versicherungstechnischen Rückstellungen und sonstiger Verbindlichkeiten des 

▌Unternehmens. 

(5) Eine endgültige Bewertung enthält Angaben zur Unterteilung der Gläubiger in Klassen 

entsprechend ihrem Rang nach dem anwendbaren Insolvenzrecht. Die endgültige Bewertung 

enthält ferner eine Schätzung der Behandlung, die jede Klasse von Anteilseignern und 

Gläubigern hätte erwarten können, wenn das betreffende Unternehmen im Wege eines 

regulären Insolvenzverfahrens liquidiert worden wäre. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Schätzung berührt nicht die in Artikel 56 genannte Bewertung. 
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(6) Die EIOPA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um Folgendes 

festzulegen: 

a) die Umstände, unter denen eine Person für die Zwecke von Absatz 1 als sowohl von der 

Abwicklungsbehörde als auch dem in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 

Unternehmen unabhängig zu betrachten ist; 

b) die Methoden, anhand deren der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens bei einer Abwicklung zu 

schätzen ist; 

c) die Trennung der nach den Artikeln 23 und 56 vorgenommenen Bewertungen. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

… [30 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu 

erlassen. 
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Artikel 25 

Vorläufige und endgültige Bewertungen 

(1) Wenn eine in Artikel 23 genannte Bewertung die in Artikel 24 Absatz 2 genannten Vorgaben 

nicht erfüllt, ist sie als vorläufig zu betrachten. 

Vorläufige Bewertungen sehen einen Puffer für zusätzliche Verluste vor und enthalten eine 

angemessene Begründung für diesen Puffer. 

(2) Leitet eine Abwicklungsbehörde gestützt auf eine vorläufige Bewertung eine 

Abwicklungsmaßnahme ein, so sorgt sie dafür, dass so bald wie möglich eine endgültige 

Bewertung vorgenommen wird. 

Diese Abwicklungsbehörden sorgen dafür, dass die in Unterabsatz 1 genannte endgültige 

Bewertung 

a) die vollständige Erfassung sämtlicher Verluste des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a 

bis e genannten Unternehmens in seinen Büchern ermöglicht; 

b) Argumente für eine Entscheidung über die Wiederheraufschreibung der Forderungen 

von Gläubigern oder die Erhöhung des Werts der zu entrichtende Gegenleistung gemäß 

Absatz 3 liefert. 
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(3) Wird der Nettovermögenswert des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 

Unternehmens in der endgültigen Bewertung höher eingeschätzt als in der vorläufigen 

Bewertung, darf die Abwicklungsbehörde 

a) den Wert der herabgeschriebenen oder umstrukturierten Forderungen betroffener 

Gläubiger erhöhen; 

b) von einem Brückenunternehmen verlangen, dass es für die Vermögenswerte, 

Verbindlichkeiten, Rechte und Verpflichtungen an das in Abwicklung befindliche 

Unternehmen oder gegebenenfalls an die Inhaber dieser Titel eine weitere 

Gegenleistung entrichtet. 

(4) Die EIPOA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen für die 

Zwecke von Absatz 1 die Methode festgelegt wird, anhand derer die in vorläufige 

Bewertungen aufzunehmende Puffer für zusätzliche Verluste zu berechnen sind. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

… [30 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu 

erlassen. 

KAPITEL III 

Abwicklungsinstrumente 

Abschnitt 1 

Allgemeine Grundsätze 

Artikel 26 

Allgemeine Grundsätze für Abwicklungsinstrumente 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden über die erforderlichen 

Befugnisse verfügen, um die Abwicklungsinstrumente ▌auf ein in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen anzuwenden, das die in Artikel 19 Absatz 1 oder 

Artikel 20 Absatz 3 genannten Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=


 

 180 

(2) Beschließt eine Abwicklungsbehörde, ein Abwicklungsinstrument auf ein ▌in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen anzuwenden, und würde die 

Abwicklungsmaßnahme zu Verlusten für die Gläubiger und insbesondere die 

Versicherungsnehmer oder zu einer Umstrukturierung oder Umwandlung ihrer Forderungen 

führen, übt die Abwicklungsbehörde die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung 

von Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten im Einklang mit 

Artikel 35 unmittelbar vor oder zeitgleich mit der Anwendung des Abwicklungsinstruments 

aus. 

Etwaige Erlöse, die erzielt werden, nachdem alle angemessenen Ausgaben erstattet wurden, 

die in Verbindung mit der Anwendung der Abwicklungsinstrumente oder der Ausübung 

einer Abwicklungsbefugnis infolge der Anwendung eines Abwicklungsinstruments gemäß 

Absatz 5 ordnungsgemäß getätigt wurden, dienen zunächst der Entschädigung der 

Versicherungsnehmer und anderer Gläubiger des Unternehmens, soweit deren 

Forderungen ohne vollständige Entschädigung herabgeschrieben wurden. 

Die Umwandlung berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten in Kapitalinstrumente darf nur 

dann auf Versicherungsforderungen angewandt werden, wenn die Abwicklungsbehörde 

begründet, dass die Abwicklungsziele nicht durch andere Abwicklungsinstrumente erreicht 

werden können oder dass die Umwandlung von Versicherungsforderungen zu einem 

besseren Schutz der Versicherungsnehmer führen würde als die Anwendung anderer 

Abwicklungsinstrumente und die Herabschreibung ihrer Forderungen. 
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(3) Bei den ▌Abwicklungsinstrumenten handelt es sich um 

a) das Instrument des Solvent-Run-Off-Managements; 

b) das Instrument der Unternehmensveräußerung; 

c) das Instrument des Brückenunternehmens; 

d) das Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten; 

e) das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung. 

Vorbehaltlich des Absatzes 5 können die Abwicklungsbehörden die Abwicklungsinstrumente 

einzeln oder in beliebiger Kombination anwenden, nicht jedoch im Falle des Instruments der 

Ausgliederung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, das nur in Verbindung mit 

einem anderen Abwicklungsinstrument angewandt werden darf. 
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(4) Werden nur die Instrumente der Unternehmensveräußerung und des Brückenunternehmens 

angewandt, um die Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten des in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens nur teilweise zu übertragen, wird der verbleibende Teil des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder ein in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b bis e genanntes Unternehmen, dessen Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten übertragen wurden, im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens 

liquidiert. Diese Liquidation erfolgt innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens unter 

Berücksichtigung des etwaigen Erfordernisses, dass der verbleibende Teil des Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmens oder ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b bis e 

genanntes Unternehmen gemäß Artikel 45 Dienstleistungen erbringt oder Unterstützung 

leistet, um es dem übernehmenden Rechtsträger zu ermöglichen, die aufgrund der 

Übertragung auf ihn übergegangenen Tätigkeiten und Dienstleistungen durchzuführen, sowie 

jeglicher weiteren Gründe dafür, dass die Fortführung des verbleibenden Teils des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder eines in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b bis e genannten Unternehmens erforderlich ist, um die ▌Abwicklungsziele zu 

erreichen oder die in Artikel 22 dargelegten Grundsätze zu befolgen. 

www.parlament.gv.at



 

 183 

(5) Die Abwicklungsbehörde und Finanzierungsmechanismen gemäß Artikel 81 oder die 

Abwicklungsbehörde im Namen eines Finanzierungsmechanismus können sich alle 

angemessenen Ausgaben, die in Verbindung mit der Anwendung eines 

Abwicklungsinstruments oder der Ausübung einer Abwicklungsbefugnis oder staatlichen 

Stabilisierungsinstruments ordnungsgemäß getätigt wurden, auf eine oder mehrere der 

folgenden Weisen erstatten lassen: 

a) als Abzug von einer vom Empfänger an das in Abwicklung befindliche Unternehmen 

oder gegebenenfalls an die Inhaber der Anteile oder anderen Eigentumstitel entrichteten 

Gegenleistung; 

b) von dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen als bevorrechtigter Gläubiger; 

c) aus Erlösen, die infolge der Beendigung der Tätigkeiten des Brückenunternehmens, der 

Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management oder des im Solvent-Run-Off-

Management befindlichen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens als 

bevorrechtigter Gläubiger erzielt werden. 
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▌ 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vorschriften des nationalen Insolvenzrechts über 

die Anfechtbarkeit oder Unwirksamkeit von Rechtshandlungen zum Nachteil von Gläubigern 

nicht für die in Anwendung eines Abwicklungsinstruments oder in Ausübung einer 

Abwicklungsbefugnis vorgenommene Übertragung von Vermögenswerten, Rechten oder 

Verbindlichkeiten von einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen auf ein anderes 

Unternehmen gelten. 
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(7) Die Mitgliedstaaten können den Abwicklungsbehörden zusätzliche Instrumente und 

Befugnisse übertragen, die angewandt bzw. ausgeübt werden können, wenn ▌ein in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen die in Artikel 19 Absatz 1 oder 

Artikel 20 Absatz 3 genannten Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt, sofern 

a) diese zusätzlichen Instrumente und Befugnisse bei Anwendung auf eine 

grenzüberschreitende Gruppe kein Hindernis für eine wirksame Gruppenabwicklung 

darstellen; 

b) diese Instrumente und Befugnisse im Einklang mit den ▌Abwicklungszielen und 

▌allgemeinen Grundsätzen für die Abwicklung nach Artikel 22 stehen. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden – insofern eines oder 

mehrere der Abwicklungsinstrumente auf ein Unternehmen im Sinne von Artikel 1 

Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie aufgrund dessen spezifischer Rechtsform als 

Unternehmen auf Gegenseitigkeit oder Genossenschaft nicht anwendbar ist bzw. sind – 

über die erforderlichen Befugnisse verfügen, um Instrumente anzuwenden, die – auch 

hinsichtlich ihrer Wirkung – den in Absatz 3 des vorliegenden Artikels aufgelisteten 

Instrumenten so ähnlich wie möglich sind. 
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Abschnitt 2 

Das Instrument des Solvent-Run-Off-Managements 

Artikel 27 

Das Instrument des Solvent-Run-Off-Managements 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, die Tätigkeiten 

des in Abwicklung befindlichen Unternehmens im Rahmen eines Solvent-Run-Off-

Managements zu beenden und dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen den 

Abschluss neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte zu untersagen. 

(2) Hat die Aufsichtsbehörde die Zulassung entzogen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, auf das das Instrument des 

Solvent-Run-Off-Managements angewandt wurde, unmittelbar nach Anwendung dieses 

Instruments die in Titel I Kapitel VI Abschnitt 5 der Richtlinie 2009/138/EG festgelegte 

Mindestkapitalanforderung erfüllt. 
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(3) Hat die Aufsichtsbehörde die Zulassung entzogen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen im Rahmen des Instruments 

des Solvent-Run-Off-Managements weiterhin den allgemeinen Vorschriften und Zielen der 

Versicherungsaufsicht gemäß Titel I Kapitel III der Richtlinie 2009/138/EG unterliegt, bis 

es seine Tätigkeiten gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels beendet. 

(4) Die Abwicklungsbehörden stellen sicher, dass ein im Solvent-Run-Off-Management 

befindliches Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in der Lage ist, angemessen 

ausgebildetes und kompetentes Personal zu halten, um die ordnungsgemäße Fortsetzung 

seiner Versicherungstätigkeiten im Run-Off-Management bis zu seiner Liquidation zu 

gewährleisten. 

(5) Die Abwicklungsbehörden überwachen in enger Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden 

die Zahlungsströme sowie die Kosten und Ausgaben eines in Abwicklung befindlichen 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, um seinen Wert und seine 

Marktfähigkeit zu erhalten. 
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(6) Die Abwicklungsbehörden bewerten in enger Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden 

geplante Änderungen der Zusammensetzung der Vermögenswerte, überwachen aufmerksam 

Rückversicherungsvereinbarungen und verlangen mindestens vierteljährliche unabhängige 

versicherungsmathematische Überprüfungen der versicherungstechnischen Rückstellungen 

und Rücklagen. 

(7) Die Abwicklungsbehörden können bei Anwendung des Instruments des Solvent-Run-Off-

Managements jegliche Vergütungen für Eigenkapital und Instrumente, die als Eigenkapital 

behandelt werden, einschließlich Dividendenzahlungen, beschränken oder verbieten und 

können jegliche Zahlung von variablen Vergütungen und freiwilligen Rentenleistungen 

beschränken oder verbieten. 

(8) Die Abwicklungsbehörden treffen die Entscheidung, ein im Solvent-Run-Off-Management 

befindliches Unternehmen zu liquidieren, sobald einer der folgenden Fälle eintritt: 

▌  

a) alle oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten des im 

Solvent-Run-Off-Management befindlichen Unternehmens werden an einen 

erwerbenden Dritten veräußert; 
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b) die Vermögenswerte des im Solvent-Run-Off-Management befindlichen Unternehmens 

werden vollständig liquidiert und seine Verbindlichkeiten vollständig beglichen; 

▌ 

(9) Wird das Instrument des Solvent-Run-Off-Managements angewandt und ist der 

Nettovermögenswert des im Solvent-Run-Off-Management befindlichen Unternehmens 

negativ geworden, so bewertet die Abwicklungsbehörde, ob das Unternehmen im Wege 

eines regulären Insolvenzverfahrens liquidiert oder ein anderes Abwicklungsinstrument 

angewandt werden soll. 

Wird die in Titel I Kapitel VI Abschnitt 5 der Richtlinie 2009/138/EG festgelegte 

Mindestkapitalanforderung nicht erfüllt, so bewertet die Abwicklungsbehörde in enger 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, ob das Unternehmen im Wege eines regulären 

Insolvenzverfahrens liquidiert oder ein anderes Abwicklungsinstrument angewandt werden 

sollte. 

▌ 
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Abschnitt 3 

Ausgliederung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Unternehmensveräußerung und 

Brückenunternehmen 

Artikel 28 

Grundsätze für die Anwendung der Instrumente der Ausgliederung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten, der Unternehmensveräußerung und des Brückenunternehmens 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden vorbehaltlich des 

Artikels 31 Absätze 5 und 6 und des Artikels 67 befugt sind, das Instrument der 

Ausgliederung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, das Instrument der 

Unternehmensveräußerung und das Instrument des Brückenunternehmens anzuwenden, ohne 

dass die Zustimmung der Anteilseigner des in Abwicklung befindlichen Unternehmens oder 

eines Dritten mit Ausnahme des Erwerbers oder des Brückenunternehmens erforderlich ist 

und dass andere als die in Artikel 29 festgelegten Verfahrensvorschriften nach dem 

Gesellschaftsrecht oder Wertpapierrecht einzuhalten sind. 
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(2) Vorbehaltlich des Artikels 26 Absätze 2 und 5 wird jede Gegenleistung des Erwerbers oder 

des Brückenunternehmens 

a) den Eigentümern der Anteile oder anderer Eigentumstitel zugeführt, wenn diese Anteile 

oder anderen Eigentumstitel, die von dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen 

ausgegeben wurden, von den Inhabern dieser Anteile oder Titel auf den Erwerber oder 

das Brückenunternehmen übertragen worden sind; 

b) dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen zugeführt, wenn die Vermögenswerte 

oder Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen Unternehmens teilweise oder 

vollständig auf den Erwerber oder das Brückenunternehmen übertragen worden sind. 

(3) Vorbehaltlich des Artikels 26 Absätze 2 und 5 muss jede Gegenleistung der in Artikel 30 

Absatz 2 genannten Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management in Bezug auf die 

Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten, die direkt vom in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen erworben wurden, diesem zugutekommen. Die Gegenleistung kann in Form 

von Schuldtiteln erbracht werden, die von der Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-

Management ausgegeben werden. 
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(4) Übertragungen, die mit Hilfe des Instruments der Ausgliederung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten, des Instruments der Unternehmensveräußerung oder des Instruments des 

Brückenunternehmens vorgenommen werden, unterliegen den Schutzbestimmungen von 

Titel III Kapitel V. 

(5) Die Abwicklungsbehörden können das Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten 

und Verbindlichkeiten, das Instrument der Unternehmensveräußerung und das Instrument des 

Brückenunternehmens erneut nutzen, um ergänzende Übertragungen vorzunehmen, wenn dies 

zur Erreichung der ▌Abwicklungsziele erforderlich ist. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Erwerber oder Brückenunternehmen gemäß 

Absatz 1, soweit angebracht, die Mitglieds- und Zugangsrechte des in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens in Bezug auf Zahlungs-, Clearing- und Abrechnungssysteme, 

Wertpapierbörsen und Sicherungssysteme für Versicherungen weiter ausüben dürfen, 

vorausgesetzt, dieser Erwerber oder dieses Brückenunternehmen erfüllt die Mitglieds- und 

Teilnahmebedingungen dieser Systeme. 
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Wenn nicht alle in Unterabsatz 1 aufgeführten Kriterien erfüllt sind, stellen die 

Mitgliedstaaten – soweit angebracht – sicher, dass 

a) die Mitgliedschaft oder Teilnahme an Zahlungs-, Clearing- und Abrechnungssystemen, 

Wertpapierbörsen und Sicherungssystemen für Versicherungen nicht aus dem Grund 

verweigert wird, dass der Erwerber oder das Brückenunternehmen kein von einer 

Ratingagentur erteiltes Rating besitzt oder dass dieses Rating nicht den Ratingniveaus 

entspricht, die für die Gewährung des Zugangs zu solchen Systemen erforderlich sind; 

b) im Falle, dass der Erwerber oder das Brückenunternehmen die Mitgliedschafts- oder 

Teilnahmebedingungen des Zahlungs-, Clearing- oder Abrechnungssystems, der 

Wertpapierbörse oder des Sicherungssystems für Versicherungen nicht erfüllen, die in 

Unterabsatz 1 genannten Rechte in einem von den Abwicklungsbehörden festgelegten 

Zeitraum von höchstens 24 Monaten, der auf Antrag des Erwerbers oder des 

Brückenunternehmens bei der Abwicklungsbehörde verlängert werden kann, ausgeübt 

werden. 
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(7) Unbeschadet der Bestimmungen von Titel III Kapitel V haben Anteilseigner oder Gläubiger 

des in Abwicklung befindlichen Unternehmens und andere Dritte, deren Vermögenswerte, 

Rechte oder Verbindlichkeiten nicht mit Hilfe des Instruments der Ausgliederung von 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, des Instruments der Unternehmensveräußerung 

oder des Instruments des Brückenunternehmens übertragen werden, keine Rechte oder 

Ansprüche in Bezug auf die übertragenen Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten 

oder in Bezug auf das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan oder die 

Geschäftsleitung des Brückenunternehmens oder in Bezug auf die Zweckgesellschaft für das 

Aktiva-Passiva-Management. ▌ 

Artikel 29 

Verfahrensvorschriften für die Veräußerung von Unternehmen, Vermögenswerten, Rechten oder 

Verbindlichkeiten im Abwicklungsfall 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 stellen die Mitgliedstaaten in Fällen, in denen die 

Abwicklungsbehörden beabsichtigen, das Instrument der Unternehmensveräußerung 

anzuwenden oder ein Brückenunternehmen oder dessen Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten zu veräußern, sicher, dass das in Abwicklung befindliche Unternehmen, 

das Brückenunternehmen oder die betreffenden Vermögenswerte, Rechte, Verbindlichkeiten, 

Anteile oder anderen Eigentumstitel gemäß den in Absatz 2 festgelegten Anforderungen 

vermarktet werden. Bei Sammelrechten, -vermögen und -verbindlichkeiten kann die 

Vermarktung getrennt erfolgen. 
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(2) Unbeschadet des Rechtsrahmens der Union für staatliche Beihilfen muss die Vermarktung 

nach Absatz 1 folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Die Vermarktung ist so transparent wie möglich und darf die Vermögenswerte, Rechte, 

Verbindlichkeiten, Anteile oder anderen Eigentumstitel des Unternehmens oder 

Brückenunternehmens, die eine Abwicklungsbehörde zu übertragen beabsichtigt, nicht 

sachlich falsch darstellen; 

b) die Vermarktung darf weder zu einer unzulässigen Begünstigung noch einer 

Benachteiligung potenzieller Erwerber führen; 

c) bei der Vermarktung müssen Interessenkonflikte ausgeschlossen sein; 

d) bei der Vermarktung darf keinem potenziellen Erwerber ein unlauterer Vorteil gewährt 

werden; 

e) bei der Vermarktung ist der Notwendigkeit einer raschen Durchführung der 

Abwicklungsmaßnahme Rechnung zu tragen; 

f) bei der Vermarktung wird, soweit möglich, angestrebt, einen möglichst hohen 

Verkaufspreis für die betroffenen Anteile oder anderen Eigentumstitel, 

Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten zu erzielen. 
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Diese Anforderungen hindern die Abwicklungsbehörden nicht daran, gezielt an bestimmte 

potenzielle Erwerber heranzutreten. 

Eine öffentliche Bekanntgabe der Vermarktung eines in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e 

genannten Unternehmens oder des Brückenunternehmens, wie sie anderenfalls nach 

Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 erforderlich wäre, kann im Einklang 

mit Artikel 17 Absatz 4 oder 5 der genannten Verordnung aufgeschoben werden. 

(3) Die Abwicklungsbehörden können eine begründete Entscheidung erlassen, der Anforderung 

zur Vermarktung einer Veräußerung nicht nachzukommen, wenn sie feststellen, dass die 

Einhaltung der in Absatz 2 festgelegten Anforderungen eines oder mehrere der 

▌Abwicklungsziele wahrscheinlich untergraben würde. 

▌  
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Artikel 30 

Das Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abwicklungsbehörden befugt sind, Vermögenswerte, 

Rechte und Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen Unternehmens oder eines 

Brückenunternehmens auf eine oder mehrere Zweckgesellschaften für das Aktiva-Passiva-

Management zu übertragen. 

(2) Für die Zwecke des Instruments der Ausgliederung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten ist eine Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management eine 

juristische Person, die ▌ 

a) ▌ganz oder teilweise im Eigentum einer oder mehrerer öffentlicher Stellen steht, bei 

denen es sich auch um die Abwicklungsbehörde handeln kann, und ▌von der 

Abwicklungsbehörde kontrolliert wird und 

b) ▌eigens für die Übernahme bestimmter oder aller Vermögenswerte, Rechte und 

Verbindlichkeiten eines oder mehrerer in Abwicklung befindlicher Unternehmen oder 

eines Brückenunternehmens errichtet wurde. 

(3) Die Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management verwaltet die auf sie übertragenen 

Portfolios mit dem Ziel, deren Wert bis zur Veräußerung oder geordneten Liquidation zu 

maximieren. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass beim Betrieb einer Zweckgesellschaft für das Aktiva-

Passiva-Management folgende Anforderungen erfüllt werden: 

a) Die betreffende Abwicklungsbehörde hat die Gründungsdokumente der 

Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management genehmigt; 

b) je nach Eigentumsstruktur der Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management 

ernennt oder genehmigt die betreffende Abwicklungsbehörde das Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgan der Zweckgesellschaft; 

c) die betreffende Abwicklungsbehörde genehmigt die Vergütung der Mitglieder des 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans und legt deren Zuständigkeiten fest; 

d) die betreffende Abwicklungsbehörde genehmigt Strategie und Risikoprofil der 

Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management. 
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(5) Die Abwicklungsbehörden dürfen die in Absatz 1 spezifizierte Befugnis zur Übertragung von 

Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten nur in Verbindung mit anderen 

▌Abwicklungsinstrumenten und nur in einer der folgenden Situationen ausüben: 

a) Die Liquidation der Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten im Wege eines 

regulären Insolvenzverfahrens könnte aufgrund der Lage auf dem spezifischen Markt 

für diese Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten negative Auswirkungen auf 

einen oder mehrere Finanzmärkte haben; 

b) die Übertragung ist erforderlich, um die Anwendung des Instruments des Solvent-Run-

Off-Managements zu erleichtern oder das ordnungsgemäße Funktionieren des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens oder eines Brückenunternehmens zu 

gewährleisten; 

c) die Übertragung ist erforderlich, um höchstmögliche Liquidationserlöse zu erzielen. 

(6) Bei Anwendung des Instruments der Ausgliederung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten legen die Abwicklungsbehörden im Einklang mit Artikel 23 und im 

Einklang mit dem Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen die Gegenleistung für die 

Übertragung von Vermögenswerten, Rechten und Verbindlichkeiten auf die 

Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management fest. Die Gegenleistung kann einen 

Nominalwert oder einen negativen Wert haben. 
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(7) Haben die Abwicklungsbehörden das Instrument des Brückenunternehmens angewandt, 

können Zweckgesellschaften für das Aktiva-Passiva-Management nach Anwendung des 

Instruments des Brückenunternehmens Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten vom 

Brückenunternehmen erwerben. 

(8) Die Abwicklungsbehörden können Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens mehr als einmal auf eine oder mehrere 

Zweckgesellschaften für das Aktiva-Passiva-Management übertragen und Vermögenswerte, 

Rechte oder Verbindlichkeiten von einer oder mehreren Zweckgesellschaften für das Aktiva-

Passiva-Management auf das in Abwicklung befindliche Unternehmen zurückübertragen, 

sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Möglichkeit einer Rückübertragung der Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten ist in der Urkunde, mit der die Übertragung erfolgt ist, ausdrücklich 

vorgesehen; 

b) die Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten sind nicht den Klassen von 

Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten zuzurechnen, die in der Urkunde, 

mit der die Übertragung erfolgt ist, angegeben sind, oder sie erfüllen die dort genannten 

Übertragungsvoraussetzungen nicht. 
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In den unter den Buchstaben a und b genannten Fällen kann die Rückübertragung jederzeit 

unter den etwaigen sonstigen Bedingungen stattfinden, die in der betreffenden Urkunde für 

den entsprechenden Zweck festgelegt sind. 

Das in Abwicklung befindliche Unternehmen ist verpflichtet, alle gemäß den Buchstaben a 

und b übertragenen Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten zurückzunehmen. 

(9) Die Ziele einer Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management bringen keinerlei 

Verpflichtung oder Verantwortung gegenüber Anteilseignern oder Gläubigern des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens mit sich. Die Mitglieder des Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgans oder der Geschäftsleitung der Zweckgesellschaft für das 

Aktiva-Passiva-Management haften gegenüber diesen Anteilseignern oder Gläubigern nicht 

für Handlungen und Unterlassungen in Erfüllung ihrer Pflichten, es sei denn, solche 

Handlungen oder Unterlassungen implizieren nach nationalem Recht eine grobe 

Fahrlässigkeit oder schwerwiegendes Fehlverhalten und beeinträchtigen unmittelbar die 

Rechte dieser Anteilseigner oder Gläubiger. 

Die Mitgliedstaaten können die Haftung einer Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-

Management und der Mitglieder ihres Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans oder 

ihrer Geschäftsleitung für Handlungen und Unterlassungen in Erfüllung ihrer Pflichten weiter 

beschränken. 
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Artikel 31 

Das Instrument der Unternehmensveräußerung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abwicklungsbehörden über die Befugnis verfügen, 

Folgendes auf einen Erwerber, der kein Brückenunternehmen ist, zu übertragen: 

a) von einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen ausgegebene Anteile oder andere 

Eigentumstitel; 

b) alle oder einzelne Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens. 

(2) Eine Übertragung nach Absatz 1 erfolgt zu kommerziellen Bedingungen unter 

Berücksichtigung der Umstände und im Einklang mit dem Rechtsrahmen der Union für 

staatliche Beihilfen. 

Die Abwicklungsbehörden unternehmen alle geeigneten Schritte, um die Übertragung zu 

kommerziellen Bedingungen vornehmen zu können, die mit der nach Artikel 23 

durchgeführten Bewertung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls im Einklang 

stehen. 
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(3) Die Abwicklungsbehörden können die vorgenommenen Übertragungen mit Zustimmung des 

Erwerbers rückgängig machen, wenn dies aufgrund der Umstände des Einzelfalls 

gerechtfertigt ist. Das in Abwicklung befindliche Unternehmen oder die ursprünglichen 

Eigentümer sind verpflichtet, übertragene Anteile oder andere Eigentumstitel oder 

Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten zurückzunehmen. 

(4) Im Falle einer in Absatz 1 genannten Übertragung müssen die Erwerber über eine 

entsprechende Zulassung zur Ausübung des von ihnen erworbenen Geschäfts verfügen. Die 

Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass Anträge auf eine solche Zulassung im Zusammenhang 

mit der Übertragung rechtzeitig geprüft werden. 

▌  
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(5) Abweichend von den Artikeln 57 bis 62 der Richtlinie 2009/138/EG führt die 

Aufsichtsbehörde des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens im Falle, dass 

eine Übertragung von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln durch Anwendung des 

Instruments der Unternehmensveräußerung zu einem in Artikel 57 Absatz 1 der 

Richtlinie 2009/138/EG genannten Erwerb oder einer dort genannten Erhöhung einer 

qualifizierten Beteiligung an einem solchen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen führen würde, die nach diesen Artikeln erforderliche 

Bewertung rechtzeitig so durch, dass die Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung nicht verzögert und die Erreichung der ▌Abwicklungsziele mittels 

der Abwicklungsmaßnahme nicht verhindert wird. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Falle, dass die Aufsichtsbehörde die in Absatz 5 

genannte Bewertung zum Zeitpunkt der Übertragung noch nicht abgeschlossen hat, Folgendes 

gilt: 

a) Die Übertragung von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln an den Erwerber hat 

unmittelbare Rechtswirkung; 
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b) während des Bewertungszeitraums und während einer Veräußerungsfrist nach 

Buchstabe f wird das mit solchen Anteilen oder anderen Eigentumstiteln verbundene 

Stimmrecht des Erwerbers ausgesetzt und ausschließlich der Abwicklungsbehörde 

übertragen, die nicht verpflichtet ist, die Stimmrechte auszuüben, und die in keiner 

Weise für die Ausübung oder den Verzicht auf die Ausübung der Stimmrechte haftet; 

c) während des Bewertungszeitraums und während einer Veräußerungsfrist nach 

Buchstabe f gelten die in den Artikeln 62 der Richtlinie 2009/138/EU festgelegten 

Sanktionen und anderen Maßnahmen bei Verstößen gegen Anforderungen bezüglich 

des Erwerbs oder der Veräußerung qualifizierter Beteiligungen nicht für eine solche 

Übertragung von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln; 

d) sobald die Aufsichtsbehörde ihre Bewertung abgeschlossen hat, teilt sie der 

Abwicklungsbehörde und dem Erwerber schriftlich mit, ob sie der Übertragung von 

Anteilen oder anderen Eigentumstiteln auf den Erwerber zustimmt oder gemäß 

Artikel 58 Absatz 4 der Richtlinie 2009/138/EU Einspruch dagegen erhebt; 
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e) stimmt die Aufsichtsbehörde der Übertragung von Anteilen oder anderen 

Eigentumstiteln auf den Erwerber zu, so gilt das mit diesen Anteilen oder 

Eigentumstiteln verbundene Stimmrecht, unmittelbar nachdem die Abwicklungsbehörde 

und der Erwerber von der Aufsichtsbehörde eine Mitteilung über deren Zustimmung 

erhalten haben, als vollständig auf den Erwerber übertragen; 

f) lehnt die Aufsichtsbehörde die Übertragung von Anteilen oder anderen Eigentumstitel 

an den Erwerber ab, 

i) bleibt das mit diesen Anteilen oder Eigentumstiteln verbundene Stimmrecht nach 

Buchstabe b uneingeschränkt gültig; 
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ii) kann die Abwicklungsbehörde vom Erwerber verlangen, diese Anteile oder 

anderen Eigentumstitel innerhalb einer von ihr unter Berücksichtigung der 

herrschenden Marktbedingungen festgelegten Veräußerungsfrist zu veräußern; 

iii) kann im Falle, dass der Erwerber der Aufforderung nach Ziffer ii) nicht 

nachkommt, die Aufsichtsbehörde mit Zustimmung der Abwicklungsbehörde 

gegen den Erwerber die in Artikel 62 der Richtlinie 2009/138/EU vorgesehenen 

Sanktionen und anderen Maßnahmen bei Verstößen gegen die Anforderungen 

bezüglich des Erwerbs und der Veräußerung qualifizierter Beteiligungen 

verhängen. 

(7) Im Hinblick auf die Ausübung des Rechts, im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EU 

Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat zu erbringen oder sich in einem anderen 

Mitgliedstaat niederzulassen, wird der Erwerber als Fortführung des in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens betrachtet und darf Rechte des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen in Bezug auf die übertragenen Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten 

weiter ausüben. 
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Artikel 32 

Instrument des Brückenunternehmens 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abwicklungsbehörden über die Befugnis verfügen, 

Folgendes auf ein Brückenunternehmen zu übertragen: 

a) Anteile oder andere Eigentumstitel, die von einem oder mehreren in Abwicklung 

befindlichen Unternehmen ausgegeben wurden; 

b) alle oder einzelne Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines oder mehrerer 

in Abwicklung befindlicher Unternehmen. 

(2) Bei dem Brückenunternehmen handelt es sich um eine juristische Person, die alle nachstehend 

aufgeführten Anforderungen erfüllt: 

a) Es steht ganz oder teilweise im Eigentum einer oder mehrerer öffentlicher Stellen, bei 

denen es sich auch um die Abwicklungsbehörde oder gegebenenfalls das 

Sicherungssystem für Versicherungen handeln kann, und wird von der 

Abwicklungsbehörde kontrolliert; 

b) es wird eigens für die Entgegennahme und den Besitz bestimmter oder aller Anteile 

oder anderer Eigentumstitel, die von einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen 

ausgegeben wurden, oder bestimmter oder aller Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten eines oder mehrerer in Abwicklung befindlicher Unternehmen im 

Hinblick auf die Erreichung der Abwicklungsziele und die Veräußerung des 

Unternehmens oder eines in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b bis e genannten 

Unternehmens gegründet. 
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(3) Bei Anwendung des Instruments des Brückenunternehmens stellen die Abwicklungsbehörden 

sicher, dass der Gesamtwert der auf das Brückenunternehmen übertragenen Verbindlichkeiten 

den Gesamtwert der von dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen übertragenen Rechte 

und Vermögenswerte nicht übersteigt. 

(4) Nach Anwendung des Instruments des Brückenunternehmens können die 

Abwicklungsbehörden, wenn dies aufgrund der Umstände gerechtfertigt ist, die 

vorgenommenen Übertragungen rückgängig machen, und das in Abwicklung befindliche 

Unternehmen oder die ursprünglichen Eigentümer sind, wenn dies durch die Umstände des 

Einzelfalls gerechtfertigt ist, verpflichtet, übertragene Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten, Anteile oder andere Eigentumstitel zurückzunehmen, wenn 

a) die Möglichkeit einer Rückübertragung der jeweiligen Anteile oder anderen 

Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten ausdrücklich in der 

Urkunde, mit der die Übertragung erfolgt ist, dargelegt ist; 
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b) die jeweiligen Anteile oder anderen Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten nicht den Klassen von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln, 

Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten zuzurechnen sind, die in der 

Urkunde, mit der die Übertragung erfolgt ist, angegeben sind, oder wenn sie die darin 

genannten Übertragungsvoraussetzungen nicht erfüllen. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Rückübertragung kann jederzeit unter den etwaigen sonstigen 

Bedingungen stattfinden, die in der Urkunde, mit der die Übertragung erfolgt ist, angegeben 

sind. 

(5) Nach Anwendung des Instruments des Brückenunternehmens können die 

Abwicklungsbehörden Anteile oder andere Eigentumstitel oder Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten vom Brückenunternehmen auf einen erwerbenden Dritten übertragen. 

(6) Ein Brückenunternehmen wird als Fortführung des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens betrachtet und darf Rechte des in Abwicklung befindlichen Unternehmens in 

Bezug auf die übertragenen Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten weiter ausüben. 

▌ 
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(7) Die Ziele eines Brückenunternehmens bringen keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung 

gegenüber Anteilseignern oder Gläubigern des in Abwicklung befindlichen Unternehmens mit 

sich, und die Mitglieder des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans oder der 

Geschäftsleitung haften gegenüber diesen Anteilseignern oder Gläubigern nicht für 

Handlungen und Unterlassungen in Erfüllung ihrer Pflichten, es sei denn, die betreffenden 

Handlungen oder Unterlassungen stellen nach nationalem Recht eine grobe Fahrlässigkeit 

oder ein grobes Fehlverhalten dar und beeinträchtigen unmittelbar die Rechte dieser 

Anteilseigner oder Gläubiger. 

Die Mitgliedstaaten können die Haftung eines Brückenunternehmens und der Mitglieder 

seines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans oder seiner Geschäftsleitung für 

Handlungen und Unterlassungen in Erfüllung ihrer Pflichten nach Maßgabe der 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften weiter einschränken. 
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Artikel 33 

Betrieb eines Brückenunternehmens 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass beim Betrieb eines Brückenunternehmens folgende 

Anforderungen eingehalten werden: 

a) Die Gründungsdokumente des Brückenunternehmens wurden von der 

Abwicklungsbehörde genehmigt; 

b) je nach Eigentumsstruktur des Brückenunternehmens ernennt oder genehmigt die 

Abwicklungsbehörde das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan des 

Brückenunternehmens; 

c) die Abwicklungsbehörde genehmigt die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgans und legt deren Zuständigkeiten fest; 
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d) die Abwicklungsbehörde genehmigt Strategie und Risikoprofil des 

Brückenunternehmens; 

e) das Brückenunternehmen wird im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG zugelassen 

und verfügt über die nach dem anwendbaren nationalen Recht erforderliche Zulassung 

zur Fortführung der Tätigkeiten bzw. Erbringung der Dienstleistungen, die es aufgrund 

einer Übertragung nach Artikel 42 übernimmt; 

f) das Brückenunternehmen erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/138/EG und 

unterliegt der darin vorgesehenen Aufsicht; 

g) der Betrieb des Brückenunternehmens steht im Einklang mit dem Rechtsrahmen der 

Union für staatliche Beihilfen, und die Abwicklungsbehörde kann entsprechend 

Einschränkungen seines Betriebs festlegen. 

▌  
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Ungeachtet Unterabsatz 1 Buchstaben e und f kann das Brückenunternehmen, falls dies zur 

Verwirklichung der ▌Abwicklungsziele erforderlich ist, eingerichtet und zugelassen werden, 

ohne der Richtlinie 2009/138/EG für einen kurzen Zeitraum zum Zeitpunkt der Aufnahme 

seines Betriebs zu genügen. Die Abwicklungsbehörde unterbreitet der Aufsichtsbehörde zu 

diesem Zweck einen entsprechenden Antrag. Beschließt die Aufsichtsbehörde, die Zulassung 

zu erteilen, gibt sie den Zeitraum der Freistellung des Brückenunternehmens von der 

Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie 2009/138/EG an. Dieser Zeitraum darf 

24 Monate nicht überschreiten. 

(2) Vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen aufgrund von Wettbewerbsvorschriften der Union 

oder der Mitgliedstaaten betreibt die Geschäftsleitung des Brückenunternehmens das 

Brückenunternehmen mit der Absicht, die ▌Abwicklungsziele zu erreichen und das in 

Abwicklung befindliche Unternehmen oder die übertragenen Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten zu angemessenen Marktbedingungen an einen oder mehrere private 

Erwerber zu veräußern. 
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(3) Die Abwicklungsbehörden treffen die Entscheidung, dass es sich bei einem Unternehmen 

nicht mehr um ein Brückenunternehmen handelt, sobald einer der folgenden Fälle eintritt: 

a) Verschmelzung des Brückenunternehmens mit einem anderen Unternehmen; 

b) Nichterfüllung der Anforderungen von Artikel 32 Absatz 2 durch das 

Brückenunternehmen; 

c) Veräußerung aller oder weitgehend aller Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten des Brückenunternehmens an einen erwerbenden Dritten; 

d) vollständige Liquidation der Vermögenswerte des Brückenunternehmens und 

vollständige Begleichung seiner Verbindlichkeiten. 

▌  

(4) Vorbehaltlich Artikel 26 Absätze 2 und 5 fließen die im Zusammenhang mit der Einstellung 

des Betriebs des Brückenunternehmens erzielten Erlöse den Anteilseignern des 

Brückenunternehmens zu. 
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Artikel 34 

Übertragung auf Sicherungssysteme für Versicherungen 

(1) Abweichend von den Artikeln 32 und 33 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass einem 

geeigneten Sicherungssystem für Versicherungen die Aufgaben und Befugnisse eines 

Brückenunternehmens zugewiesen werden. Unter Wahrung der Interessen der 

Versicherungsnehmer und der Kontinuität der Versicherungsbeziehungen und unter 

Gewährleistung, dass Ansprüche beglichen und die Ziele dieser Richtlinie weiterhin 

angemessen erreicht werden, können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Folgendes 

übertragen wird: 

a)  Anteile oder andere Eigentumstitel, die von einem oder mehreren in Abwicklung 

befindlichen Unternehmen ausgegeben wurden, oder 

b)  alle oder einzelne Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines oder 

mehrerer in Abwicklung befindlicher Unternehmen auf dieses Sicherungssystem für 

Versicherungen. 

 Die Abwicklungsbehörden stellen sicher, dass der Gesamtwert der auf das 

Sicherungssystem für Versicherungen übertragenen Verbindlichkeiten den Gesamtwert der 

von dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen übertragenen Rechte und 

Vermögenswerte nicht übersteigt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Sicherungssystem für Versicherungen, dem die 

Aufgaben und Befugnisse eines Brückenunternehmens zugewiesen wurden, folgende 

Anforderungen erfüllt: 
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a) Die Abwicklungsbehörde hat die Gründungsdokumente des Brückenunternehmens 

genehmigt; 

b) die Abwicklungsbehörde genehmigt die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgans und legt deren Zuständigkeiten fest; 

c) das Brückenunternehmen schließt keine neuen Versicherungsverträge ab und ändert 

bestehende Versicherungsverträge nicht in einer Weise, die die 

Versicherungsansprüche gegen das Brückenunternehmen erhöhen könnte; 

d) das Sicherungssystem für Versicherungen unterliegt allgemeinen Vorschriften und 

Zielen der Versicherungsaufsicht, um einen angemessenen Schutz der 

Versicherungsnehmer zu gewährleisten. 

Unterabsatz 1 Buchstabe b gilt nicht für ein Sicherungssystem für Versicherungen, dem die 

Aufgaben und Befugnisse eines Brückenunternehmens zugewiesen wurden, wenn 

übertragene Vermögenswerte, Rechte, Verbindlichkeiten oder Eigentumsrechte von den 

anderen Vermögenswerten, Rechten und Verbindlichkeiten des Sicherungssystems für 

Versicherungen getrennt sind und keine Vergütung von den übertragenen 

Vermögenswerten gezahlt wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzierung eines Sicherungssystems für 

Versicherungen, dem die Aufgaben und Befugnisse eines Brückenunternehmens 

zugewiesen wurden, angemessen ist, um die Versicherungsbeziehungen zu wahren und die 

Begleichung von Versicherungsforderungen zu gewährleisten. 
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Abschnitt 4 

Das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung 

Artikel 35 

Zielsetzung und Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden das Instrument der 

Herabschreibung oder Umwandlung anwenden können, um die ▌Abwicklungsziele für einen 

der folgenden Zwecke zu erreichen: 

a) Rekapitalisierung eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder 

eines in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b bis e genannten Unternehmens, das die in 

Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 20 Absatz 3 genannten Voraussetzungen für eine 

Abwicklung erfüllt, soweit dies ausreicht, um das ▌Instrument des Solvent-Run-Off-

Managements anzuwenden und die Zulassung des Unternehmens gemäß der 

Richtlinie 2009/138/EG aufrechtzuerhalten; 
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b) Umwandlung in Eigenkapital oder Herabsetzung des Nennwerts von Forderungen, 

einschließlich Versicherungsforderungen, oder Schuldtiteln, die 

i) auf ein Brückenunternehmen übertragen werden ▌ oder 

ii) im Rahmen des ▌Instruments der Ausgliederung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten oder des ▌Instruments der Unternehmensveräußerung 

übertragen werden. 

Bei Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung auf 

Versicherungsforderungen können die Abwicklungsbehörden auch die Bedingungen der 

entsprechenden Versicherungsverträge umstrukturieren, um die ▌Abwicklungsziele 

wirksamer zu erreichen. Dabei berücksichtigen die Abwicklungsbehörden die 

Auswirkungen auf die kollektiven Interessen der Versicherungsnehmer. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden den Betrag bestimmen, um 

den Kapitalinstrumente, Schuldtitel und andere berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für 

die in Absatz 1 genannten Zwecke ▌auf der Grundlage der gemäß Artikel 23 

vorgenommenen Bewertung herabgeschrieben oder umgewandelt werden müssen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden das Instrument der 

Herabschreibung oder Umwandlung auf alle Verbindlichkeiten von ▌in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmen anwenden können, wobei diese ihre Rechtsform 

beibehalten oder erforderlichenfalls eine Änderung ihrer Rechtsform in Erwägung gezogen 

werden kann. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Instrument der Herabschreibung oder 

Umwandlung auf alle Kapitalinstrumente und alle Verbindlichkeiten von ▌in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmen angewandt werden kann, die nicht 

gemäß Absatz 5 oder 6 vom Anwendungsbereich dieses Instruments ausgeschlossen sind. 

(5) Die Abwicklungsbehörden üben das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung nicht 

in Bezug auf folgende Verbindlichkeiten aus, wobei es keine Rolle spielt, ob diese dem Recht 

eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats unterliegen: 

a) besicherte Verbindlichkeiten; 

b) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Wertpapierfirmen und Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen, ausgenommen Unternehmen, die Teil derselben 

Gruppe sind, mit einer Ursprungslaufzeit von weniger als sieben Tagen; 

www.parlament.gv.at



 

 221 

c) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben Tagen gegenüber 

Systemen oder Betreibern von Systemen, die gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannt 

wurden, oder gegenüber deren Teilnehmern, die aus der Teilnahme an einem solchen 

System resultieren, oder gegenüber zentralen Gegenparteien, die in der Union gemäß 

Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ▌zugelassen sind, und zentralen 

Gegenparteien aus Drittländern, die von der durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates20 eingerichteten 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde) (ESMA) gemäß Artikel 25 der ▌Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 anerkannt wurden; 

d) Verbindlichkeiten gegenüber 

i) Beschäftigten aufgrund ausstehender Lohnforderungen, Rentenleistungen oder 

anderer fester Vergütungen, ausgenommen variable Vergütungsbestandteile, die 

nicht tarifvertraglich geregelt sind; 

ii) Geschäfts- oder Handelsgläubigern aufgrund der Bereitstellung von Waren oder 

Dienstleistungen wie IT-Dienste, Versorgungsdienste sowie Anmietung, 

Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden an ▌ein in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen, die zur Fortführung des 

Geschäftsbetriebs dieses Unternehmens oder zur Gewährleistung der 

Kontinuität des Versicherungsschutzes erforderlich sind; 

                                                
20 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 84). 
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iii) Steuer- und Sozialversicherungsbehörden, sofern es sich nach dem anwendbaren 

Recht um vorrangige Verbindlichkeiten handelt; 

iv) Sicherungssystemen für Versicherungen aus nach geltendem nationalem Recht 

fälligen Beiträgen. 

e) Verbindlichkeiten aus der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gemäß der 

Richtlinie 2009/103/EG. 

(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Abwicklungsbehörden das Instrument der 

Herabschreibung oder Umwandlung nicht anwenden dürfen in Bezug auf 

a) Verbindlichkeiten aus gegenwärtigen und künftigen Versicherungsforderungen, die 

gemäß Artikel 275 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/138/EG durch 

Vermögenswerte gedeckt sind; 
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b) Verbindlichkeiten aus privaten Krankenversicherungsverträgen oder privaten 

Langzeitpflegeversicherungsverträgen, die als Alternative zu der im gesetzlichen 

Sozialversicherungssystem vorgesehenen Krankenpflichtversicherung oder 

Langzeitpflegepflichtversicherung erbracht werden; der Ausschluss gilt nur für 

den Teil der betreffenden Verbindlichkeit, der den verpflichtenden Teil des 

gesetzlichen Sozialversicherungssystems ersetzt. 

(7) Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 Buchstabe a hindern die Abwicklungsbehörden nicht 

daran, soweit dies angezeigt ist, das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung in 

Bezug auf einen beliebigen Teil einer besicherten Verbindlichkeit oder einer Verbindlichkeit 

▌, für die eine Sicherheit gestellt wurde, die den Wert der Vermögenswerte, des als Sicherheit 

gestellten Pfands, des Zurückbehaltungsrechts oder der Sicherheit, gegen die sie besichert ist, 

übersteigt, oder auf einen beliebigen Teil der Verbindlichkeiten nach Absatz 6 Buchstabe a, 

der den Wert der gemäß Artikel 276 Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG in das besondere 

Verzeichnis eingetragenen Vermögenswerte übersteigt, anzuwenden. 
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(8) In Ausnahmefällen können die Abwicklungsbehörden bei Anwendung des Instruments der 

Herabschreibung oder Umwandlung bestimmte Verbindlichkeiten aus dem 

Anwendungsbereich des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung vollständig 

oder teilweise ausschließen, sofern 

a) für diese Verbindlichkeiten trotz redlicher Bemühungen der Abwicklungsbehörde eine 

Herabschreibung oder Umwandlung innerhalb einer angemessenen Frist nicht möglich 

ist, 

b) der Ausschluss zwingend erforderlich und angemessen ist, um die Kontinuität der 

kritischen Funktionen und Kerngeschäftsbereiche sicherzustellen, sodass die Fähigkeit 

des in Abwicklung befindlichen Unternehmens, die wichtigsten Geschäfte, Dienste und 

Transaktionen fortzusetzen, aufrechterhalten wird, 

c) der Ausschluss zwingend erforderlich und angemessen ist, um die Gefahr einer 

ausgedehnten Ansteckung abzuwenden, die die Wirtschaft eines Mitgliedstaats oder der 

Union erheblich beeinträchtigen könnte, oder 
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d) die Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung auf diese 

Verbindlichkeiten zu einer Wertvernichtung führen würde, bei der die von anderen 

Gläubigern zu tragenden Verluste höher wären, als wenn diese Verbindlichkeiten von 

der Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung 

ausgeschlossen würden, 

e) der Ausschluss zwingend erforderlich und verhältnismäßig ist, um sicherzustellen, 

dass Dritte für ihre Personen- und Sachschäden entschädigt werden, die durch 

Versicherungsverträge im Zusammenhang mit der zivilrechtlichen Haftung gedeckt 

sind, sofern diese Verträge nach dem anwendbaren Recht verpflichtend 

vorgeschrieben sind. 

(9) Bei Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung berücksichtigen 

die Abwicklungsbehörden, dass Versicherungsverträge, deren Bedingungen gemäß 

Absatz 1 Unterabsatz 2 umstrukturiert wurden, nach der Umstrukturierung die nach dem 

anwendbaren Recht verbindliche Mindestdeckungssumme einhalten. 
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Artikel 36 

Behandlung von Anteilseignern und Inhabern anderer Eigentumstitel bei Anwendung des 

Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Abwicklungsbehörden bei Anwendung des in 

Artikel 35 genannten Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung in Bezug auf 

Anteilseigner und Inhaber anderer Eigentumstitel eine oder beide der folgenden Maßnahmen 

treffen: 

a) Löschung der bestehenden Anteile oder anderen Eigentumstitel oder Übertragung auf 

Gläubiger, deren Ansprüche umgewandelt wurden; 

b) sofern aus der Bewertung nach Artikel 23 hervorgeht, dass das in Abwicklung 

befindliche Unternehmen einen positiven Nettowert hat, Verwässerung bestehender 

Anteilseigner und Inhaber anderer Eigentumstitel durch Umwandlung relevanter 

Kapitalinstrumente oder Schuldtitel des in Abwicklung befindlichen Unternehmens oder 

anderer berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens in Anteile oder andere Eigentumstitel durch Anwendung des Instruments 

der Herabschreibung oder Umwandlung. 

Hinsichtlich Unterabsatz 1 Buchstabe b wird die Umwandlung zu einer Umwandlungsquote 

durchgeführt, die zu einer erheblichen Verwässerung der bestehenden Anteile und anderen 

Eigentumstitel führt. 
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(2) Bei der Überlegung, welche der in Absatz 1 genannten Maßnahmen zu treffen ist, 

berücksichtigen die Abwicklungsbehörden 

a) die nach Artikel 23 durchgeführte Bewertung, 

b) den Betrag, um den nach Feststellung der Abwicklungsbehörde Posten des harten 

Kernkapitals reduziert und die relevanten Kapitalinstrumente nach Artikel 38 Absatz 1 

herabgeschrieben oder umgewandelt werden müssen. 

(3) Abweichend von den Artikeln 57 bis 62 der Richtlinie 2009/138/EG führen die 

Aufsichtsbehörden im Falle, dass die Umwandlung von Kapitalinstrumenten, Schuldtiteln, die 

das in Abwicklung befindliche Unternehmen begeben hat, oder anderen 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen Unternehmens 

zum Erwerb oder zur Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung an einem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 57 Absatz 1 der genannten Richtlinie 

▌führen würde, die nach diesen Artikeln erforderliche Bewertung rechtzeitig so durch, dass 

die Umwandlung von Kapitalinstrumenten nicht verzögert und die Erreichung der 

▌Abwicklungsziele mittels der Abwicklungsmaßnahme nicht verhindert wird. 

(4) Hat die für dieses Unternehmen zuständige Aufsichtsbehörde die Bewertung nach Maßgabe 

des Absatzes 3 zum Zeitpunkt der Anwendung der Umwandlung der Kapitalinstrumente nicht 

abgeschlossen, so findet auf jeglichen Erwerb oder jegliche Erhöhung einer qualifizierten 

Beteiligung durch einen Erwerber, die sich aufgrund der Umwandlung der Kapitalinstrumente 

ergeben, Artikel 31 Absatz 6 Anwendung. 
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Artikel 37 

Satz für die Umwandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Abwicklungsbehörden bei Anwendung des in Artikel 35 

Absatz 1 genannten Instruments und bei Ausübung der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe g 

genannten Befugnisse auf unterschiedliche Kategorien von Kapitalinstrumenten und 

Verbindlichkeiten unterschiedliche Umwandlungsquoten anwenden können, wobei sie nach einem 

oder beiden der nachstehend genannten Grundsätze vorgehen: 

a) Die Umwandlungsquote entschädigt den betroffenen Gläubiger angemessen für jegliche 

Verluste, die ihm durch die Anwendung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse 

entstanden sind; 

b) auf Verbindlichkeiten, die nach dem anwendbaren Insolvenzrecht als vorrangig eingestuft 

werden, wird eine höhere Umwandlungsquote angewandt als auf nachrangige 

Verbindlichkeiten. 
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Artikel 38 

Zusätzliche Bestimmungen zum Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung 

(1) Die Abwicklungsbehörden wenden das Instrument der Herabschreibung und Umwandlung im 

Einklang mit der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens 

wie folgt an: 

a) Posten des harten Kernkapitals werden als Erstes proportional zu den Verlusten bis zu 

ihrer Kapazitätsgrenze herabgesetzt, und die Abwicklungsbehörde ergreift in Bezug auf 

Inhaber von Instrumenten des harten Kernkapitals eine oder beide der in Artikel 36 

Absatz 1 spezifizierten Maßnahmen; 

b) der Nennwert von Instrumenten des Ergänzungskapitals wird – je nachdem, welcher 

Wert niedriger ist – in dem zur Erreichung der ▌Abwicklungsziele erforderlichen Maß 

oder bis zur Kapazitätsgrenze der relevanten Kapitalinstrumente herabgeschrieben oder 

in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt oder beides; 
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c) der Nennwert von Instrumenten des tertiären Kapitals wird – je nachdem, welcher Wert 

niedriger ist – in dem zur Erreichung der ▌Abwicklungsziele erforderlichen Maß oder 

bis zur Kapazitätsgrenze der relevanten Kapitalinstrumente herabgeschrieben oder in 

Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt oder beides; 

d) der Nennwert oder ausstehende Restbetrag der restlichen berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten wird im Einklang mit der Rangfolge der Forderungen im Rahmen 

eines regulären Insolvenzverfahrens, einschließlich der Rangfolge von 

Versicherungsforderungen gemäß Artikel 275 Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG, in 

dem zur Erreichung der ▌Abwicklungsziele erforderlichen Maß herabgeschrieben oder 

in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt oder beides. 

Stellt sich heraus, dass die Höhe der Herabschreibung, die auf der Grundlage der in Artikel 25 

genannten vorläufigen Bewertung vorgenommen wurde, im Vergleich zu der in Artikel 24 

Absatz 2 genannten endgültigen Bewertung über die Anforderungen hinausgeht, kann ein 

Aufwertungsmechanismus angewandt werden, um die Ansprüche der Gläubiger und 

anschließend der Anteilseigner im erforderlichen Umfang zu befriedigen. 
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Bei der Entscheidung darüber, ob Verbindlichkeiten herabzuschreiben oder in Eigenkapital 

umzuwandeln sind, dürfen die Abwicklungsbehörden nicht eine Kategorie von 

Verbindlichkeiten umwandeln und gleichzeitig eine nachrangige Kategorie von 

Verbindlichkeiten nicht umwandeln oder herabschreiben. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sämtliche Forderungen aus Eigenmittelposten nach 

ihrem nationalen Recht über das reguläre Insolvenzverfahren einen niedrigeren Rang 

einnehmen als Forderungen, die sich nicht aus Eigenmittelposten ergeben. Wird ein 

Instrument nur teilweise als Eigenmittelposten anerkannt, so wird für die Zwecke dieses 

Unterabsatzes das gesamte Instrument als Forderung aus Eigenmittelposten behandelt und 

nimmt einen niedrigeren Rang ein als Forderungen, die sich nicht aus Eigenmittelposten 

ergeben. 

(2) Wird der Nennwert eines relevanten Kapitalinstruments, eines Schuldtitels oder anderer 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten herabgeschrieben, so gilt Folgendes: 

a) Die Herabsetzung infolge der Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder 

Umwandlung ist – vorbehaltlich einer Aufwertung gemäß dem in Absatz 1 genannten 

Erstattungsmechanismus – von Dauer; 
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b) abgesehen von etwaigen bereits angefallenen Verbindlichkeiten und einer etwaigen 

Haftung für Schäden, die sich aus einem in Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der 

Ausübung der Herabschreibungsbefugnis eingelegten Rechtsmittel ergeben kann, 

besteht bei oder in Verbindung mit dem Betrag des Instruments, der herabgeschrieben 

worden ist, gegenüber dem Inhaber des relevanten Kapitalinstruments, des Schuldtitels 

oder anderer berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten keinerlei Verbindlichkeit 

mehr; 

c) kein Inhaber des relevanten Kapitalinstruments, des Schuldtitels oder einer anderen 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeit erhält eine andere als in Absatz 3 

vorgesehene Entschädigung. 

(3) Die Abwicklungsbehörden können ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte 

Unternehmen dazu verpflichten, zur Umwandlung der betreffenden Kapitalinstrumente, 

Schuldtitel oder anderen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß Absatz 1 

Buchstaben b und c Instrumente des harten Kernkapitals an die Inhaber der betreffenden 

Kapitalinstrumente, Schuldtitel oder anderen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

auszugeben. 

Die betreffenden Kapitalinstrumente, Schuldtitel oder anderen berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten können nur umgewandelt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Die Instrumente des harten Kernkapitals werden vom Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, von dem in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b bis e 

genannten Unternehmen oder vom Mutterunternehmen mit Zustimmung der 

zuständigen Abwicklungsbehörde begeben; 

b) die Instrumente des harten Kernkapitals werden vor jeder etwaigen Emission von 

Anteilen oder anderen Eigentumstiteln ausgegeben, die das ▌in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannte Unternehmen für die Zwecke der Bereitstellung von 

Eigenmitteln durch den Staat oder eine staatliche Stelle vornimmt; 

c) die Instrumente des harten Kernkapitals werden nach Wahrnehmung der 

Umwandlungsbefugnis unverzüglich zugeteilt und übertragen; 

d) die Umwandlungsquote, anhand derer die Anzahl der in Bezug auf jedes relevante 

Kapitalinstrument, jeden Schuldtitel oder jede andere berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeit bereitgestellten Instrumente des harten Kernkapitals bestimmt wird, 

steht im Einklang mit Artikel 37. 

(4) Damit die Instrumente des harten Kernkapitals gemäß Absatz 3 bereitgestellt werden können, 

kann die Abwicklungsbehörde von ▌den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 

Unternehmen verlangen, dass sie jederzeit über die erforderliche vorherige Genehmigung zur 

Ausgabe der relevanten Anzahl von Instrumenten des harten Kernkapitals verfügen. 
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Artikel 39 

Wirkung der Herabschreibung oder Umwandlung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei Anwendung des in Artikel 35 Absatz 1 genannten 

Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung und bei Ausübung der in Artikel 42 

Absatz 1 Buchstaben f bis j genannten Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse 

durch eine Abwicklungsbehörde die Herabsetzung des Nennwerts oder ausstehenden 

Restbetrags, die Umwandlung oder die Löschung wirksam wird und für das in Abwicklung 

befindliche Unternehmen sowie für die betroffenen Gläubiger und Anteilseigner unmittelbar 

bindend ist. 

(2) Die Abwicklungsbehörde führt alle Verwaltungs- und Verfahrensschritte durch, die für die 

Anwendung des Instruments der Herabschreibung und Umwandlung erforderlich sind, oder 

verlangt deren Durchführung, einschließlich des Folgenden: 

a) Änderung aller betreffenden Register; 

b) Delisting bzw. Entfernung aus dem Handel von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln 

oder Schuldtiteln; 
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c) Listing bzw. Zulassung zum Handel von neu ausgegebenen Anteilen oder anderen 

Eigentumstiteln; 

d) erneutes Listing oder erneute Zulassung aller herabgeschriebenen Schuldtitel, ohne dass 

ein Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und 

des Rates21 veröffentlicht werden muss. 

(3) Setzt eine Abwicklungsbehörde den Nennwert oder ausstehenden Restbetrag einer 

Verbindlichkeit unter Wahrnehmung der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe f genannten 

Befugnis auf null herab, gelten die betreffende Verbindlichkeit und etwaige daraus 

resultierende Verpflichtungen oder Ansprüche, die zum Zeitpunkt der Ausübung der Befugnis 

noch nicht angefallen sind, als erfüllt und können in einem späteren, das in Abwicklung 

befindliche Unternehmen oder ein etwaiges Nachfolgeunternehmen betreffenden 

Liquidationsverfahren nicht geltend gemacht werden. 

(4) Kürzt eine Abwicklungsbehörde den Nennwert oder ausstehenden Restbetrag einer 

Verbindlichkeit in Ausübung der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe f genannten Befugnis nur 

teilweise, 

                                                
21 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder 
bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12). 
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a) gilt die Schuld als in Höhe des gekürzten Betrags beglichen; 

b) ist das betreffende Instrument oder die Vereinbarung, durch die die ursprüngliche 

Verbindlichkeit begründet wurde, weiterhin auf den verbleibenden Nennwert oder den 

noch ausstehenden Restbetrag der Verbindlichkeit anwendbar, vorbehaltlich einer der 

Herabsetzung des Nennwerts entsprechenden Änderung des zahlbaren Zinsbetrags und 

etwaiger weiterer Änderungen der Bedingungen, die die Abwicklungsbehörde in 

Ausübung der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe k genannten Befugnis vorsehen könnte. 

Artikel 40 

Herabschreibung oder Umwandlung von Verbindlichkeiten aus Derivaten 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Bedingungen der Absätze 2 bis 5 eingehalten 

werden, wenn die Abwicklungsbehörden von ihren Herabschreibungs- oder 

Umwandlungsbefugnissen bei Verbindlichkeiten aus Derivaten Gebrauch machen. 
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(2) Die Abwicklungsbehörden üben die Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse in 

Bezug auf eine Verbindlichkeit aus einem Derivat nur bei oder nach der Glattstellung der 

Derivate aus. Bei Eintritt der Abwicklung eines Unternehmens sind die 

Abwicklungsbehörden befugt, alle Derivatekontrakte zu diesem Zweck zu kündigen und 

glattzustellen. Wurde eine Verbindlichkeit aus Derivaten von der Anwendung des 

Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung gemäß Artikel 35 Absatz 6 

ausgeschlossen, so sind die Abwicklungsbehörden nicht verpflichtet, den Derivatekontrakt 

zu kündigen oder glattzustellen. 

(3) Unterliegen Transaktionen mit Derivaten einer Saldierungsvereinbarung, bestimmt die 

Abwicklungsbehörde oder ein unabhängiger Sachverständiger als Teil der Bewertung nach 

Artikel 23 den Nettowert der aus diesen Transaktionen resultierenden Verbindlichkeit 

gemäß den Bedingungen der Saldierungsvereinbarung. 

(4) Den Wert von Verbindlichkeiten aus Derivaten bestimmen die Abwicklungsbehörden 

anhand von sämtlichen folgenden Punkten: 

a)  angemessenen Methoden zur Bestimmung des Werts von Derivatekategorien, 

einschließlich Transaktionen, die Saldierungsvereinbarungen unterliegen; 

b)  Grundsätzen für die Festlegung des Zeitpunkts, zu dem der Wert einer 

Derivateposition festgestellt werden sollte; 

c)  geeigneten Methoden für den Vergleich der Wertvernichtung, die aus der 

Glattstellung und der Herabschreibung oder Umwandlung der Derivate resultieren 

würde, mit der Höhe der Verluste, die für die Derivate bei einer Herabschreibung 

oder Umwandlung entstehen würden. 
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(5) Die EIOPA arbeitet nach Konsultation der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen die in Absatz 4 genannten Methoden und Grundsätze 

für die Bewertung von Verbindlichkeiten aus Derivaten festgelegt werden. Bei 

Transaktionen mit Derivaten, die einer Saldierungsvereinbarung unterliegen, 

berücksichtigt die EIOPA die in der Saldierungsvereinbarung festgelegten Methoden für 

die Glattstellung. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum … [30 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 zu erlassen. 
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Artikel 41 

Beseitigung verfahrenstechnischer Hindernisse für die Herabschreibung oder Umwandlung 

(1) Bei Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder Umwandlung verlangen die 

Mitgliedstaaten gegebenenfalls, dass ▌die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 

Unternehmen jederzeit in ausreichendem Umfang autorisiertes Stammkapital oder andere 

Instrumente des harten Kernkapitals vorhalten, sodass diese Unternehmen nicht daran 

gehindert werden, genügend neue Anteile oder andere Eigentumstitel auszugeben, um 

sicherzustellen, dass die Umwandlung von Verbindlichkeiten in Anteile oder andere 

Eigentumstitel wirksam durchgeführt werden kann. 

Die Abwicklungsbehörden bewerten die Einhaltung der Anforderung nach Unterabsatz 1 im 

Zuge der Ausarbeitung und Fortschreibung der Abwicklungspläne gemäß Artikel 9 und 

Artikel 10. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass einer Umwandlung von Verbindlichkeiten in Anteile 

oder andere Eigentumstitel keine verfahrenstechnischen Hindernisse entgegenstehen, die sich 

aus Gründungsdokumenten oder Satzung ergeben könnten, einschließlich Vorkaufsrechten für 

Anteilseigner oder des Erfordernisses der Zustimmung der Anteilseigner zu einer 

Kapitalerhöhung. 
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KAPITEL IV 

Abwicklungsbefugnisse 

Artikel 42 

Allgemeine Befugnisse 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abwicklungsbehörden über die erforderlichen 

Befugnisse verfügen, um die ▌Abwicklungsinstrumente ▌auf die in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmen anzuwenden, die die in Artikel 19 Absatz 1 bzw. 

Artikel 20 Absatz 3 genannten Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllen. 

Abwicklungsbehörden müssen insbesondere über folgende Abwicklungsbefugnisse verfügen, 

die sie einzeln oder in Kombination anwenden können: 

a) die Befugnis, von jeder Person Informationen zu verlangen, die die 

Abwicklungsbehörde benötigt, um eine Abwicklungsmaßnahme zu beschließen und 

vorzubereiten, einschließlich Aktualisierungen und Nachträgen zu den in den 

Abwicklungsplänen gelieferten Angaben sowie Informationen, die durch Vor-Ort-

Prüfungen beschafft werden; 
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b) die Befugnis, die Kontrolle über ein in Abwicklung befindliches Unternehmen zu 

übernehmen und sämtliche den Anteilseignern, anderen Eigentümern und dem 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens übertragenen Rechte und Befugnisse auszuüben; 

c) die Befugnis, den Abschluss neuer Versicherungs- oder Rückversicherungsgeschäfte 

zu untersagen, ein in Abwicklung befindliches Unternehmen einem ordnungsgemäßen 

Run-Off-Management zu unterziehen und seine Tätigkeiten zu beenden; 

d) die Befugnis, einem Brückenunternehmen, das gegründet und zugelassen wurde, 

ohne der Richtlinie 2009/138/EG für den in Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 2 

genannten kurzen Zeitraum zu genügen, zu gestatten, neue Versicherungs- oder 

Rückversicherungsgeschäfte abzuschließen oder bestehende Geschäfte zu erneuern; 

e) die Befugnis, Anteile oder andere von einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen 

ausgegebene Eigentumstitel zu übertragen; 
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f) die Befugnis, Rechte, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens auf ein anderes Unternehmen zu übertragen, soweit das 

andere Unternehmen dem zustimmt; 

g) die Befugnis, Versicherungsforderungen umzustrukturieren oder den Nennwert oder 

ausstehenden Restbetrag von Schuldtiteln und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten, einschließlich Versicherungsforderungen, eines in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens herabzusetzen, einschließlich ihn auf null herabzusetzen; 

h) die Befugnis, ▌Schuldtitel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten eines in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens in Stammanteile oder andere Eigentumstitel 

▌eines in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmens, eines 

relevanten Mutterunternehmens oder eines Brückenunternehmens, auf das 

Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten ▌des in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmens übertragen werden, umzuwandeln; 

i) die Befugnis, die von einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen ausgegebenen 

Schuldtitel zu löschen, außer im Fall von besicherten Verbindlichkeiten im Sinne von 

Artikel 35 Absatz 5; 
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j) die Befugnis, den Nennwert von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln eines in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens herabzusetzen, einschließlich ihn auf null 

herabzusetzen, und diese Anteile oder anderen Eigentumstitel zu löschen; 

k) die Befugnis, von einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen oder einem 

relevanten Mutterunternehmen die Ausgabe neuer Anteile, anderer Eigentumstitel oder 

anderer Kapitalinstrumente, einschließlich Vorzugsaktien und anderer bedingt 

wandelbarer Instrumente, zu verlangen; 

l) die Befugnis, die Fälligkeit der von einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen 

ausgegebenen Schuldtitel und anderen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten oder 

den aufgrund der entsprechenden Schuldtitel und anderen berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten zahlbaren Zinsbetrag oder den Zeitpunkt, an dem die Zinsen zu 

zahlen sind, zu ändern, und zwar auch durch eine zeitlich befristete Aussetzung der 

Zahlungen; 
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m) die Befugnis, Finanzkontrakte oder Derivate im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ▌glattzustellen und zu kündigen; 

n) die Befugnis, das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan und die 

Geschäftsleitung eines in Abwicklung befindlichen Unternehmens zu entlassen bzw. zu 

ersetzen; 

o) die Befugnis, die zuständige Behörde aufzufordern, den Käufer einer qualifizierten 

Beteiligung in Abweichung von den in Artikel 58 der Verordnung (EU) 

Nr. 2009/138/EG genannten Fristen zügig zu bewerten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die von der Aufsichtsbehörde ergriffenen 

Maßnahmen beendet werden, wenn ihre Aufrechterhaltung die Anwendung von 

Abwicklungsinstrumenten behindern würde. 
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(3) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass für die 

Abwicklungsbehörden bei Anwendung der ▌Abwicklungsinstrumente und Ausübung der 

▌Abwicklungsbefugnisse keine der folgenden Anforderungen gelten, die anderenfalls 

aufgrund des nationalen Rechts, eines nach nationalem Recht geschlossenen Vertrags oder 

anderer Bestimmungen anwendbar wären: 

a) vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 8 und des Artikels 67 Absatz 1 die Auflage, die 

Genehmigung oder Zustimmung bestimmter öffentlicher oder privater Personen, 

einschließlich der Anteilseigner, Gläubiger oder Versicherungsnehmer des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens, einzuholen; 

b) Verfahrensvorschriften, die vor Ausübung der Befugnis die Unterrichtung bestimmter 

Personen vorsehen, einschließlich Vorschriften zur Veröffentlichung von 

Bekanntmachungen oder Prospekten oder zur Hinterlegung oder Registrierung von 

Dokumenten bei einer anderen Behörde. 

Die Anforderungen der Artikel 63 und 65 sowie alle etwaigen Meldepflichten, die im 

Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen bestehen, bleiben von Unterabsatz 1 

Buchstabe b unberührt. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden im Falle, dass eine der in 

Absatz 1 aufgelisteten Befugnisse auf ein Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

dieser Richtlinie aufgrund dessen spezifischer Rechtsform als Unternehmen auf 

Gegenseitigkeit oder Genossenschaft nicht anwendbar ist, über Befugnisse verfügen, die – 

auch hinsichtlich ihrer Wirkung – den in Absatz 1 aufgelisteten Befugnissen so ähnlich wie 

möglich sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Wahrnehmung der in Absatz 4 festgelegten 

Befugnisse durch die Abwicklungsbehörden für die betroffenen Personen, einschließlich 

Anteilseignern, Gläubigern, Versicherungsnehmern und Gegenparteien, die 

Schutzbestimmungen gemäß Kapitel V oder Schutzbestimmungen mit gleicher Wirkung zur 

Anwendung kommen. 
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Artikel 43 

Zusätzliche Befugnisse 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden bei Ausübung einer 

Abwicklungsbefugnis befugt sind, 

a) vorbehaltlich des Artikels 58 Maßnahmen zu ergreifen, um übertragene 

Finanzinstrumente, Rechte, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten von jeglicher 

Verpflichtung oder Belastung zu befreien; 

b) Rechte zum Erwerb jeglicher zusätzlichen Anteile oder anderen Eigentumstitel 

aufzuheben; 

c) der betreffenden Behörde vorzuschreiben, die Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt oder die amtliche Notierung von Finanzinstrumenten gemäß der 

Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates22 aufzuheben oder 

auszusetzen; 

                                                
22 Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2001 über 

die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen Börsennotierung und über die hinsichtlich 
dieser Wertpapiere zu veröffentlichenden Informationen (ABl. L 184 vom 6.7.2001, S. 1). 
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d) Maßnahmen zu ergreifen, damit der übernehmende Rechtsträger im Hinblick auf 

jegliche Rechte oder Verpflichtungen des in Abwicklung befindlichen Unternehmens 

oder im Zusammenhang mit von ihm ergriffenen Maßnahmen so behandelt wird, als sei 

er das in Abwicklung befindliche Unternehmen, wobei dies vorbehaltlich der 

Anwendung des in Artikel 31 genannten Instruments der Unternehmensveräußerung 

und des in Artikel 32 genannten Instruments des Brückenunternehmens auch für Rechte 

oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer 

Marktinfrastruktur gilt; 

e) dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen oder dem übernehmenden Rechtsträger 

vorzuschreiben, der anderen Seite Informationen zuzuleiten und Unterstützung zu 

gewähren; 

f) die Bedingungen eines Vertrags, bei dem das in Abwicklung befindliche Unternehmen 

Vertragspartei ist, aufzuheben oder zu ändern oder einen übernehmenden Rechtsträger 

an dessen Stelle als Vertragspartei einzusetzen; 

g) Rückversicherungsrechte für übertragene Versicherungs- oder 

Rückversicherungsforderungen ohne Zustimmung des 

Rückversicherungsunternehmens zu übertragen, wenn die Abwicklungsbehörde mit 

diesen Rückversicherungsrechten zusammenhängende Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen Unternehmens vollständig oder 

teilweise auf ein anderes Unternehmen überträgt. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a gelten nach dieser Richtlinie gewährte 

Entschädigungsansprüche nicht als Verpflichtung oder Belastung. 

(2) Die Abwicklungsbehörden machen von den unter Absatz 1 genannten Befugnissen nur 

Gebrauch, wenn dies ihrer Auffassung nach zur Wirksamkeit einer Abwicklungsmaßnahme 

oder zur Erreichung eines oder mehrerer Abwicklungsziele beiträgt. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Abwicklungsbehörden bei der Ausübung einer 

Abwicklungsbefugnis zur Ergreifung von Kontinuitätsmaßnahmen befugt sind, die 

erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Abwicklungsmaßnahme wirksam ist und die 

übertragene Tätigkeit gegebenenfalls vom übernehmenden Rechtsträger ausgeübt werden 

kann. Diese Kontinuitätsmaßnahmen umfassen insbesondere: 

a) die Fortführung der vom in Abwicklung befindlichen Unternehmen eingegangenen 

Verträge, wobei der übernehmende Rechtsträger in Bezug auf alle übertragenen 

Finanzinstrumente, Rechte, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in die Rechte und 

Pflichten des in Abwicklung befindlichen Unternehmens eintritt und in allen 

einschlägigen Vertragsunterlagen anstelle des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens ausdrücklich oder implizit genannt wird; 
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b) im Hinblick auf alle übertragenen Finanzinstrumente, Rechte, Vermögenswerte oder 

Verbindlichkeiten die Ersetzung des in Abwicklung befindlichen Unternehmens durch 

den übernehmenden Rechtsträger in sämtlichen Gerichtsverfahren. 

(4) Die in Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 3 Buchstabe b genannten Befugnisse lassen 

Folgendes unberührt: 

a) das Recht eines Mitarbeiters des in Abwicklung befindlichen Unternehmens, seinen 

Arbeitsvertrag zu kündigen; 

b) vorbehaltlich der Artikel 47, 48 und 49 alle etwaigen Rechte einer Vertragspartei, von 

den in diesem Vertrag vorgesehenen Rechten Gebrauch zu machen, einschließlich des 

Rechts auf Kündigung, wenn der Vertrag dies bei einer Handlung oder Unterlassung des 

in Abwicklung befindlichen Unternehmens vor der entsprechenden Übertragung oder 

des übernehmenden Rechtsträgers nach der betreffenden Übertragung vorsieht. 
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Artikel 44 

Sonderverwaltung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Abwicklungsbehörden einen Sonderverwalter 

bestellen können, der das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens ablöst. Die Mitgliedstaaten stellen zudem sicher, 

dass der Sonderverwalter über die für die Ausübung seiner Funktionen erforderlichen 

Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 

dass eine Abwicklungsbehörde mehrere Sonderverwalter bestellen kann. 

▌  

(2) Der Sonderverwalter verfügt über alle Befugnisse der Anteilseigner und des Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgans des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens. Der Sonderverwalter übt diese Befugnisse nur unter der 

Kontrolle der Abwicklungsbehörde aus. Die Abwicklungsbehörde kann die Befugnisse des 

Sonderverwalters beschränken oder vorschreiben, dass bestimmte Handlungen einer 

vorherigen Zustimmung bedürfen. 

Die Abwicklungsbehörde gibt die in Absatz 1 genannte Bestellung sowie die an diese 

Bestellung geknüpften Bedingungen öffentlich bekannt. 
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(3) Der Sonderverwalter ist gesetzlich verpflichtet, die zur Verwirklichung der 

▌Abwicklungsziele erforderlichen Schritte zu ergreifen und Abwicklungsmaßnahmen der 

Abwicklungsbehörde umzusetzen. Diese gesetzliche Pflicht hat im Falle von Widersprüchen 

oder Konflikten mit anderen in der Satzung des Unternehmens oder im nationalen Recht 

vorgesehenen Verwaltungspflichten Vorrang. 

(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten den Sonderverwalter, der Abwicklungsbehörde, die ihn 

bestellt hat, in regelmäßigen, von der Abwicklungsbehörde festzulegenden Abständen sowie 

zu Beginn und zum Ende seines Mandats Bericht zu erstatten. In diesen Berichten wird die 

Finanzlage des in Abwicklung befindlichen Unternehmens detailliert dargelegt und werden 

die Gründe für die getroffenen Maßnahmen genannt. 

(5) Der oder die Sonderverwalter nach Absatz 1 wird bzw. werden für höchstens ein Jahr 

bestellt. Dieser Zeitraum kann verlängert werden, wenn die Abwicklungsbehörde feststellt, 

dass die Voraussetzungen für die Bestellung eines Sonderverwalters weiterhin gegeben 

sind. 

(6) Die Abwicklungsbehörde kann den Sonderverwalter jederzeit abberufen. 
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Artikel 45 

Befugnisse bezüglich der Bereitstellung von operationellen Diensten und Einrichtungen ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, von einem in 

Abwicklung befindlichen Unternehmen oder einem Unternehmen, das derselben Gruppe 

angehört, die Bereitstellung von operationellen Diensten und Einrichtungen zu verlangen, die 

ein übernehmender Rechtsträger für den wirksamen Betrieb des auf ihn übertragenen 

Geschäfts benötigt, und zwar auch, wenn ein in Abwicklung befindliches Unternehmen oder 

ein relevantes Unternehmen der Gruppe einem regulären Insolvenzverfahren unterzogen wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden über die erforderlichen 

Befugnisse verfügen, um sicherzustellen, dass Waren und Dienstleistungen, die ein 

Anbieter grundlegender Dienstleistungen einem in Abwicklung befindlichen Unternehmen 

direkt oder indirekt bereitstellt, von diesem weiterhin bereitgestellt werden können, 

nachdem eine Abwicklungsmaßnahme ergriffen wurde, wenn 

a)  die Vermögenswerte des Anbieters grundlegender Dienstleistungen die Höhe seiner 

Verbindlichkeiten unterschreiten, oder objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

dies in naher Zukunft der Fall sein wird, oder 

b) der Anbieter grundlegender Dienstleistungen nicht in der Lage ist, seine Schulden 

oder sonstigen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen, oder objektive 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich der Anbieter grundlegender 

Dienstleistungen in naher Zukunft in einer solchen Situation befinden wird. 
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(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre Abwicklungsbehörden zur Durchsetzung von 

Verpflichtungen befugt sind, die Unternehmen einer Gruppe mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet 

gemäß Absatz 1 von Abwicklungsbehörden anderer Mitgliedstaaten auferlegt werden. 

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten operationellen Dienste und Einrichtungen werden zu 

folgenden Bedingungen bereitgestellt: 

a) wurden die operationellen Dienste und Einrichtungen dem in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen vor Einleitung der Abwicklungsmaßnahme im Rahmen einer 

Vereinbarung bereitgestellt, während der Geltungsdauer dieser Vereinbarung zu den 

gleichen Bedingungen; 

b) liegt keine Vereinbarung vor oder ist die Vereinbarung abgelaufen, zu angemessenen 

Bedingungen. 
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Artikel 46 

Befugnis zur Durchsetzung von Krisenmanagementmaßnahmen anderer Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei einer Übertragung von Anteilen, anderen 

Eigentumstiteln oder Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten, bei der 

Vermögenswerte in einem anderen Mitgliedstaat als dem der Abwicklungsbehörde belegen 

sind oder Rechte oder Verbindlichkeiten unter das Recht eines anderen Mitgliedstaats als dem 

der Abwicklungsbehörde fallen, die Übertragung nach dem Recht dieses anderen 

Mitgliedstaats wirksam wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Abwicklungsbehörde, die die Übertragung vorgenommen hat 

oder vornehmen will, jede angemessene Unterstützung zur Verfügung, um sicherzustellen, 

dass die Anteile oder anderen Eigentumstitel oder die Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten in Einklang mit allen geltenden nationalen Bestimmungen auf den 

übernehmenden Rechtsträger übertragen werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass keine rechtliche Bestimmung des Mitgliedstaats, in 

dem die Vermögenswerte belegen sind, und keine für die Anteile, anderen Eigentumstitel, 

Rechte oder Verbindlichkeiten geltende rechtliche Bestimmung Anteilseigner, Gläubiger und 

Dritte, die von einer Übertragung von Anteilen, anderen Eigentumstiteln, Vermögenswerten, 

Rechten oder Verbindlichkeiten nach Absatz 1 betroffen sind, dazu berechtigt, die 

Übertragung zu verhindern, anzufechten oder außer Kraft zu setzen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Nennwert von Kapitalinstrumenten, Schuldtiteln 

oder anderen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten herabgesetzt wird oder solche 

Verbindlichkeiten oder Instrumente im Einklang mit der Ausübung von Herabschreibungs- 

oder Umwandlungsbefugnissen durch eine Abwicklungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats 

auf ein in Abwicklung befindliches Unternehmen umgewandelt werden, wenn die 

betreffenden Verbindlichkeiten oder Instrumente 

a) dem Recht eines anderen Mitgliedstaats als dem der Abwicklungsbehörde, die von den 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen Gebrauch gemacht hat, unterliegen; 

b) Gläubigern mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem der Abwicklungsbehörde, 

die von den Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen Gebrauch gemacht hat, 

geschuldet sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass keine gesetzliche Bestimmung eines anderen 

Mitgliedstaats als dem Mitgliedstaat der Abwicklungsbehörde, die von den 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen Gebrauch gemacht hat, Anteilseigner und 

Gläubiger, die von der Wahrnehmung der in Absatz 4 genannten Herabschreibungs- oder 

Umwandlungsbefugnisse betroffen sind, dazu berechtigt, die Herabsetzung des Nennwerts des 

Instruments oder der Verbindlichkeit bzw. deren Umwandlung anzufechten. 
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(6) Jeder einzelne Mitgliedstaat stellt sicher, dass nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats der Abwicklungsbehörde sämtliche folgenden Elemente festgelegt werden: 

a) das Recht für Anteilseigner, Gläubiger und Dritte, eine in Absatz 1 dieses Artikels 

genannte Übertragung von Anteilen, anderen Eigentumstiteln, Vermögenswerten, 

Rechten oder Verbindlichkeiten durch Einlegung eines Rechtsmittels gemäß Artikel 67 

anzufechten; 

b) das Recht für Gläubiger, die Herabsetzung des Nennwerts oder die Umwandlung eines 

Instruments oder einer Verbindlichkeit, die unter Absatz 4 Buchstaben a oder b fallen, 

durch Einlegung eines Rechtsmittels gemäß Artikel 67 anzufechten; 

c) die in Kapitel V genannten Schutzbestimmungen für partielle Übertragungen in Bezug 

auf die in Absatz 1 genannten Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten. 
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Artikel 47 

Befugnis in Bezug auf in Drittländern belegene oder dem Recht von Drittländern unterliegende 

Vermögenswerte, Rechte, Verbindlichkeiten, Anteile oder andere Eigentumstitel 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Abwicklungsbehörden in Fällen, in denen sich die 

Abwicklungsmaßnahme auch auf Vermögenswerte erstreckt, die in einem Drittland belegen 

sind, oder auf Anteile, andere Eigentumstitel, Rechte oder Verbindlichkeiten, die dem Recht 

eines Drittlands unterliegen, verlangen können, dass 

a) die Person, die das in Abwicklung befindliche Unternehmen kontrolliert, und der 

übernehmende Rechtsträger alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 

sicherzustellen, dass die Abwicklungsmaßnahme wirksam wird; 

b) die Person, die das in Abwicklung befindliche Unternehmen kontrolliert, die Anteile, 

anderen Eigentumstitel, Vermögenswerte oder Rechte hält oder die Verbindlichkeiten 

im Namen des übernehmenden Rechtsträgers begleicht, bis die Abwicklungsmaßnahme 

wirksam wird; 

c) die angemessenen Ausgaben, die dem übernehmenden Rechtsträger bei der 

Durchführung einer der unter den Buchstaben a und b dieses Absatzes vorgeschriebenen 

Maßnahmen ordnungsgemäß entstehen, auf eine in Artikel 26 Absatz 5 angegebene 

Weise bestritten werden. 
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(2) Um mögliche Maßnahmen gemäß Absatz 1 zu erleichtern, schreiben die Mitgliedstaaten ▌in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmen vor, in die entsprechenden 

Vereinbarungen vertragliche Bedingungen aufzunehmen, durch die die Anteilseigner, 

Gläubiger oder Parteien der die Verbindlichkeit begründenden Vereinbarung anerkennen, 

dass die Verbindlichkeit unter Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse fallen kann, 

und sich damit einverstanden erklären, eine Herabsetzung des Nennwerts oder des 

Restbetrags, eine Umwandlung oder eine Löschung, die eine Abwicklungsbehörde unter 

Wahrnehmung dieser Befugnisse vornimmt, zu akzeptieren. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden von ▌in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmen verlangen können, diesen Abwicklungsbehörden 

ein begründetes Rechtsgutachten eines unabhängigen Rechtsexperten vorzulegen, in dem die 

rechtliche Durchsetzbarkeit und Wirksamkeit derartiger vertraglicher Bedingungen bestätigt 

wird. 

(3) Wenn eine Abwicklungsbehörde zu der Bewertung gelangt, dass es unabhängig davon, ob die 

Person, die das in Abwicklung befindliche Unternehmen im Einklang mit Absatz 1 

Buchstabe a kontrolliert, die nötigen Schritte unternommen hat, sehr unwahrscheinlich ist, 

dass die Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf bestimmte in einem Drittland belegene 

Vermögenswerte oder bestimmte Anteile, andere Eigentumstitel, Rechte oder 

Verbindlichkeiten, die dem Recht eines Drittlands unterliegen, greift, verzichtet die 

Abwicklungsbehörde auf die Abwicklungsmaßnahme. Hat die Abwicklungsbehörde die 

Abwicklungsmaßnahme bereits angeordnet, so ist sie in Bezug auf die betreffenden 

Vermögenswerte, Anteile, anderen Eigentumstitel, Rechte oder Verbindlichkeiten null und 

nichtig. 
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Artikel 48 

Ausschluss bestimmter vertraglicher Bedingungen 

(1) Eine in Bezug auf ein Unternehmen getroffene Krisenpräventionsmaßnahme oder 

Krisenmanagementmaßnahme, einschließlich des Eintretens eines unmittelbar mit der 

Anwendung einer solcher Maßnahme verbundenen Ereignisses, gilt gemäß einem von dem 

betreffenden Unternehmen eingegangenen Vertrag an sich nicht als Durchsetzungsereignis im 

Sinne der Richtlinie 2002/47/EG oder als Insolvenzverfahren im Sinne der Richtlinie 

98/26/EG, sofern die wesentlichen Verpflichtungen nach diesem Vertrag, einschließlich 

Zahlungs- und Leistungsverpflichtungen, und die Stellung von Sicherheiten weiterhin erfüllt 

werden. 

Eine solche Krisenpräventionsmaßnahme oder Krisenmanagementmaßnahme an sich gilt 

außerdem im Rahmen eines Vertrags nicht als Durchsetzungsereignis im Sinne der 

Richtlinie 2002/47/EG oder Insolvenzverfahren im Sinne der Richtlinie 98/26/EG, sofern der 

Vertrag 

a) von einem Tochterunternehmen eingegangen wurde und das Mutterunternehmen oder 

ein Unternehmen der Gruppe die Verpflichtungen aus diesem Vertrag garantiert oder 

auf andere Art und Weise unterstützt oder 

b) von einem Unternehmen einer Gruppe eingegangen wurde und der Vertrag Cross-

Default-Klauseln enthält. 
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(2) Wenn die Abwicklungsverfahren von Drittländern gemäß Artikel 76 anerkannt werden oder, 

in Ermangelung einer solchen Anerkennung, wenn eine Abwicklungsbehörde dies 

entscheidet, gelten Abwicklungsverfahren von Drittländern für die Zwecke dieses Artikels als 

Krisenmanagementmaßnahme. 

(3) Eine Krisenpräventionsmaßnahme oder eine Krisenmanagementmaßnahme, einschließlich 

eines unmittelbar mit der Anwendung einer solchen Maßnahme verbundenen Ereignisses, an 

sich berechtigt niemanden, 

a) Kündigungs-, Aussetzungs-, Änderungs-, Verrechnungs- oder Aufrechnungsrechte 

auszuüben, auch wenn der Vertrag 

i) von einem Tochterunternehmen eingegangen wurde und der Vertrag 

Verpflichtungen enthält, die von einem Unternehmen der Gruppe garantiert oder 

auf andere Art und Weise unterstützt werden, 

ii) von einem Unternehmen der Gruppe eingegangen wurde und der Vertrag Cross-

Default-Klauseln enthält; 
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b) in den Besitz von Eigentum eines der betreffenden in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a 

bis e genannten Unternehmen oder eines Unternehmens der Gruppe in Bezug auf einen 

Vertrag, der Cross-Default-Klauseln enthält, zu gelangen, Kontrolle darüber auszuüben 

oder Ansprüche aus einer Sicherheit geltend zu machen; 

c) etwaige vertragliche Rechte eines der betreffenden in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a 

bis e genannten Unternehmen oder eines Unternehmens der Gruppe in Bezug auf einen 

Vertrag, der Cross-Default-Klauseln enthält, zu beeinträchtigen. 

(4) Das Recht einer Person, eine in Absatz 3 Buchstaben a, b oder c genannte Handlung 

vorzunehmen, bleibt von den Absätzen 1, 2 und 3 unberührt, wenn das Recht aus einem 

anderen Ereignis als der Krisenpräventionsmaßnahme, der Krisenmanagementmaßnahme 

oder aufgrund eines unmittelbar mit der Anwendung einer solchen Maßnahme verbundenen 

Ereignisses entsteht. 

(5) Eine Aussetzung oder Beschränkung gemäß Artikel 47 oder Artikel 48 stellt keine 

Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung im Sinne der Absätze 1 und 3 des 

vorliegenden Artikels und des Artikels 51 Absatz 1 dar. 

(6) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten als Eingriffsnormen im Sinne des Artikels 9 der 

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates23. 

                                                
23 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) 
(ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6). 
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Artikel 49 

Befugnis zur Aussetzung bestimmter Pflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, jede etwaige 

Zahlungs- oder Lieferverpflichtung aus Verträgen, bei denen ein in Abwicklung befindliches 

Unternehmen Vertragspartei ist, auszusetzen, und zwar ab der öffentlichen Bekanntmachung 

der Aussetzung gemäß Artikel 65 Absatz 3 bis Mitternacht des auf diese Bekanntmachung 

folgenden Geschäftstags in dem Mitgliedstaat, in dem die Abwicklungsbehörde des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens ihren Sitz hat. 

(2) Eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung, deren Fälligkeit in den in Absatz 1 genannten 

Aussetzungszeitraum fällt, wird unmittelbar nach Ablauf des Aussetzungszeitraums fällig. 

(3) Werden die Zahlungs- oder Lieferverpflichtungen eines in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens aus einem Vertrag im Einklang mit Absatz 1 ausgesetzt, werden die sich aus 

diesem Vertrag ergebenden Zahlungs- oder Lieferverpflichtungen der Gegenparteien des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens für den gleichen Zeitraum ausgesetzt. 
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(4) Von einer Aussetzung gemäß Absatz 1 ausgenommen sind Zahlungs- und 

Lieferverpflichtungen gegenüber 

a) Systemen und Betreibern von Systemen, die gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannt 

wurden; 

b) zentralen Gegenparteien, die gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in 

der Union zugelassen sind, sowie von der ESMA gemäß Artikel 25 der genannten 

Verordnung anerkannten zentralen Gegenparteien aus Drittländern. 

(5) Die Abwicklungsbehörden berücksichtigen bei der Ausübung einer Befugnis gemäß diesem 

Artikel die möglichen Auswirkungen der Ausübung dieser Befugnis. 

Die Abwicklungsbehörden setzen den Umfang dieser Befugnis unter Berücksichtigung der 

Umstände des einzelnen Falls fest. 
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Artikel 50 

Befugnis zur Beschränkung der Durchsetzung von Sicherungsrechten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, den 

abgesicherten Gläubigern eines in Abwicklung befindlichen Unternehmens ab der 

öffentlichen Bekanntmachung der Beschränkung gemäß Artikel 65 Absatz 3 bis Mitternacht 

des auf diese Bekanntmachung folgenden Geschäftstags in dem Mitgliedstaat, in dem das in 

Abwicklung befindliche Unternehmen seinen Sitz hat, in Bezug auf beliebige 

Vermögenswerte des Unternehmens die Durchsetzung von Sicherungsrechten zu untersagen. 

(2) Von einer Beschränkung gemäß Absatz 1 ausgenommen sind 

a) Sicherungsrechte von Systemen oder Betreibern von Systemen, die gemäß der 

Richtlinie 98/26/EG benannt wurden; 

b) zentralen Gegenparteien, die gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in 

der Union zugelassen sind, sowie von der ESMA gemäß Artikel 25 der genannten 

Verordnung anerkannten zentralen Gegenparteien aus Drittländern. 

(3) Findet Artikel 62 Anwendung, stellen die Abwicklungsbehörden sicher, dass alle 

Beschränkungen, die im Rahmen der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten 

Befugnis verhängt werden, für alle Unternehmen der Gruppe, in Bezug auf die eine 

Abwicklungsmaßnahme eingeleitet wird, konsistent sind. 
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Artikel 51 

Befugnis zur vorübergehenden Aussetzung von Kündigungsrechten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, die 

Kündigungsrechte einer Partei eines Vertrags mit einem in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen auszusetzen, und zwar ab der öffentlichen Bekanntmachung der Aussetzung im 

Einklang mit Artikel 65 Absatz 3 bis Mitternacht des auf diese Bekanntmachung folgenden 

Geschäftstags in dem Mitgliedstaat, in dem das in Abwicklung befindliche Unternehmen 

seinen Sitz hat, sofern die Zahlungs- und Leistungsverpflichtungen und die Stellung von 

Sicherheiten weiterhin erfüllt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, die 

Kündigungsrechte einer Partei eines Vertrags mit dem Tochterunternehmen eines in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens auszusetzen, wenn eine der folgenden Situationen 

zutrifft: 

a) die Wahrnehmung der sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen werden von 

dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen garantiert oder auf andere Art und 

Weise unterstützt; 

b) die Kündigungsrechte gemäß diesem Vertrag beruhen ausschließlich auf der Insolvenz 

oder der Finanzlage des in Abwicklung befindlichen Unternehmens; 
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c) für den Fall, dass eine Übertragungsbefugnis in Bezug auf das in Abwicklung 

befindliche Unternehmen ausgeübt wurde oder ausgeübt werden kann: 

i) wenn alle mit diesem Vertrag verbundenen Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten auf den übernehmenden Rechtsträger übertragen und von ihm 

übernommen wurden oder werden können oder 

ii) die Abwicklungsbehörde auf eine andere Weise für einen angemessenen Schutz 

dieser Verpflichtungen sorgt. 

Die Aussetzung der Kündigungsrechte wird ab der öffentlichen Bekanntmachung im Einklang 

mit Artikel 65 Absatz 3 wirksam und gilt bis Mitternacht des auf diese Bekanntmachung 

folgenden Geschäftstags in dem Mitgliedstaat, in dem das Tochterunternehmen des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens seinen Sitz hat. 

(3) Eine Aussetzung gemäß Absatz 1 oder 2 gilt nicht für 

a) Systeme oder Betreiber von Systemen, die gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannt 

wurden oder 

b) zentralen Gegenparteien, die gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in 

der Union zugelassen sind, sowie von der ESMA gemäß Artikel 25 der genannten 

Verordnung anerkannten zentralen Gegenparteien aus Drittländern. 
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(4) Eine Person kann vor Ablauf des in Absatz 1 oder 2 genannten Zeitraums von einem im 

Rahmen eines Vertrags bestehenden Kündigungsrecht Gebrauch machen, wenn sie von der 

Abwicklungsbehörde die Mitteilung erhält, dass die unter den Vertrag fallenden Rechte und 

Verbindlichkeiten nicht 

a) auf ein anderes Unternehmen übertragen werden oder 

b) unter Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse im Einklang mit Artikel 35 

Absatz 1 Buchstabe a fallen. 

(5) Macht eine Abwicklungsbehörde von der in Absatz 1 oder 2 des vorliegenden Artikels 

genannten Befugnis zur Aussetzung von Kündigungsrechten Gebrauch und ist keine 

Mitteilung gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels ergangen, können diese 

Kündigungsrechte bei Ablauf des Aussetzungszeitraums vorbehaltlich des Artikels 48 wie 

folgt wahrgenommen werden: 

a) In Fällen, in denen die unter den Vertrag fallenden Rechte und Verbindlichkeiten auf 

ein anderes Unternehmen übertragen wurden, darf eine Gegenpartei nur bei einem 

etwaigen andauernden oder nachfolgenden Durchsetzungsereignis des übernehmenden 

Rechtsträgers den Bedingungen dieses Vertrags entsprechend von diesen 

Kündigungsrechten Gebrauch machen; 
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b) wenn die unter den Vertrag fallenden Rechte und Verbindlichkeiten bei dem in 

Abwicklung befindlichen Unternehmen verbleiben und die Abwicklungsbehörde auf 

diesen Vertrag nicht das Instrument der Herabschreibung oder Umwandlung für den in 

Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a genannten Zweck angewendet hat, kann eine 

Gegenpartei bei Ablauf des Aussetzungszeitraums im Einklang mit Absatz 1 den 

Bedingungen dieses Vertrags entsprechend von ▌Kündigungsrechten Gebrauch 

machen. 

Artikel 52 

Vertragliche Anerkennung von Befugnissen zur Aussetzung bei der Abwicklung 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben den ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 

Unternehmen vor, in jeden Finanzkontrakt, den sie eingehen und der dem Recht eines 

Drittlands unterliegt, eine Klausel aufzunehmen, mit der die Vertragsparteien anerkennen, 

dass der Finanzkontrakt Gegenstand der Ausübung von Befugnissen durch die 

Abwicklungsbehörde sein kann, um Rechte und Pflichten gemäß den Artikeln 49, 50 und 51 

auszusetzen oder zu beschränken, und dass sie durch die Anforderungen des Artikels 48 

gebunden sind. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können auch vorschreiben, dass Mutterunternehmen an der Spitze 

sicherstellen, dass ihre Tochterunternehmen in einem Drittland, bei denen es sich um ▌in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte Unternehmen handelt, in den in Absatz 1 

genannten Finanzkontrakten Bestimmungen aufnehmen, um auszuschließen, dass die 

Ausübung der Befugnis nach Absatz 1, Rechte und Pflichten des Mutterunternehmens an der 

Spitze auszusetzen oder zu beschränken, durch die Abwicklungsbehörde eine frühzeitige 

Kündigung, Aussetzung, Änderung, Verrechnung, Ausübung von Aufrechnungsrechten oder 

Durchsetzung von Sicherungsrechten in Bezug auf diese Verträge rechtfertigt. 

(3) Absatz 1 gilt für jegliche Finanzkontrakte, die 

a) nach Inkrafttreten der Vorschriften, die auf nationaler Ebene zur Umsetzung dieses 

Artikels angenommen wurden, eine neue Verpflichtung schaffen oder eine bestehende 

Verpflichtung wesentlich ändern; 

b) die Ausübung eines oder mehrerer Kündigungsrechte oder Rechte zur Durchsetzung 

von Sicherungsrechten vorsehen, für die Artikel 48, 49, 50 oder 51 gelten würde, falls 

der Finanzkontrakt dem Recht eines Mitgliedstaats unterläge. 
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(4) Der Umstand, dass ▌ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen die 

in Absatz 1 genannten vertraglichen Bedingungen nicht in seine Finanzkontrakte aufnimmt, 

hindert die Abwicklungsbehörde nicht daran, die in den Artikeln 46, 47, 48 oder 49 genannten 

Befugnisse in Bezug auf diese Finanzkontrakte auszuüben. 

(5) Die EIOPA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen der Inhalt der 

in Absatz 1 genannten Vertragsklausel festgelegt wird, wobei sie den unterschiedlichen 

Geschäftsmodellen der dort genannten Unternehmen Rechnung trägt. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

… [30 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu 

erlassen. 
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Artikel 53 

Befugnis zur vorübergehenden Aussetzung von Rücktauschrechten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, 

Rücktauschrechte von Versicherungsnehmern in Bezug auf Lebensversicherungsverträge des 

in Abwicklung befindlichen Unternehmens vorübergehend zu beschränken oder auszusetzen, 

sofern die wesentlichen Verpflichtungen nach den Verträgen, insbesondere 

Zahlungsverpflichtungen zugunsten der Versicherungsnehmer, Begünstigten oder 

Geschädigten, weiterhin erfüllt werden. 

(2) Die Befugnis nach Absatz 1 darf nur so lange ausgeübt werden, wie es erforderlich ist, um die 

Anwendung eines oder mehrerer ▌Abwicklungsinstrumente zu erleichtern. Diese Befugnis 

gilt für den Zeitraum, der in der gemäß Artikel 65 Absatz 3 veröffentlichten Bekanntmachung 

der Aussetzung angegeben ist. 
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Artikel 54 

Wahrnehmung der Abwicklungsbefugnisse 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden die Kontrolle über das in 

Abwicklung befindliche Unternehmen übernehmen können, um 

a) das in Abwicklung befindliche Unternehmen mit allen Befugnissen seiner Anteilseigner 

und seines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans betreiben und die 

Tätigkeiten und Dienstleistungen des Unternehmens erbringen zu können; 

b) Vermögenswerte und Eigentum des in Abwicklung befindlichen Unternehmens zu 

verwalten und darüber zu verfügen. 

Die Kontrolle nach Unterabsatz 1 kann direkt durch die Abwicklungsbehörde oder indirekt 

durch eine von der Abwicklungsbehörde bestellte Person oder von ihr bestellte Personen 

ausgeübt werden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Stimmrechte aufgrund von Anteilen 

oder anderen Eigentumstiteln des in Abwicklung befindlichen Unternehmens während der 

Abwicklung nicht ausgeübt werden können. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden vorbehaltlich des Rechts 

auf Einlegung eines Rechtsbehelfs nach Artikel 67 ▌Abwicklungsmaßnahmen im Wege einer 

Ausführungsanordnung entsprechend den nationalen Verwaltungszuständigkeiten und -

verfahren durchführen können, ohne Kontrolle über das in Abwicklung befindliche 

Unternehmen auszuüben. 

(3) Die Abwicklungsbehörden entscheiden auf Einzelfallbasis, ob es angezeigt ist, die 

Abwicklungsmaßnahme mit den in Absatz 1 oder Absatz 2 genannten Mitteln durchzuführen 

und tragen dabei den ▌Abwicklungszielen und den ▌allgemeinen Grundsätzen für die 

Abwicklung nach Artikel 22, der spezifischen Situation des betreffenden in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens und der Erforderlichkeit, die wirksame Abwicklung 

grenzübergreifend tätiger Gruppen zu erleichtern, Rechnung. 

(4) Die Abwicklungsbehörden gelten nach nationalem Recht nicht als Schattengeschäftsführer 

oder als faktische Geschäftsführer. 
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KAPITEL V 

Schutzbestimmungen 

Artikel 55 

Behandlung der Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigten, Anspruchsberechtigten und 

anderen Gläubiger bei partiellen Übertragungen und Anwendung des Instruments der 

Herabschreibung oder Umwandlung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Anwendung eines oder mehrerer der in Artikel 26 

Absatz 3 genannten Abwicklungsinstrumente – außer in einer Situation im Sinne von 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels – und bei lediglich partieller Übertragung der Rechte, 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen Unternehmens durch 

die Abwicklungsbehörden die Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigten, 

Anspruchsberechtigten und anderen Gläubiger, deren Forderungen nicht übertragen wurden, 

zur Begleichung ihrer Forderungen eine Zahlung in mindestens der Höhe erhalten, die sie 

erhalten hätten, wenn das in Abwicklung befindliche Unternehmen zu dem Zeitpunkt, als die 

Entscheidung im Sinne von Artikel 64 getroffen wurde, im Rahmen des regulären 

Insolvenzverfahrens liquidiert worden wäre. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Anwendung eines oder mehrerer 

▌Abwicklungsinstrumente und bei Anwendung des Instruments der Herabschreibung oder 

Umwandlung durch die Abwicklungsbehörden bei Anteilseignern, Versicherungsnehmern, 

Begünstigten, Anspruchsberechtigten und anderen Gläubigern, deren Forderungen 

herabgeschrieben oder in Eigenkapital umgewandelt wurden, keine größeren Verluste 

entstehen, als sie ihnen entstanden wären, wenn das in Abwicklung befindliche Unternehmen 

zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung im Sinne von Artikel 64 getroffen wurde, im Rahmen 

des regulären Insolvenzverfahrens liquidiert worden wäre. 

Artikel 56 

Bewertung einer unterschiedlichen Behandlung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen zur Bewertung der Frage, ob die Anteilseigner, 

Versicherungsnehmer, Begünstigten, Anspruchsberechtigten und anderen Gläubiger besser 

behandelt worden wären, wenn für das in Abwicklung befindliche Unternehmen ein reguläres 

Insolvenzverfahren eingeleitet worden wäre, sicher, dass möglichst bald nach Durchführung 

der Abwicklungsmaßnahme oder -maßnahmen eine unabhängige Person eine Bewertung 

vornimmt. Diese Bewertung erfolgt getrennt von der Bewertung nach Artikel 23. 

www.parlament.gv.at



 

 277 

(2) Bei der Bewertung nach Absatz 1 wird festgestellt, 

a) wie Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigte, Anspruchsberechtigte und 

andere Gläubiger, oder die einschlägigen Sicherungssysteme für Versicherungen, 

behandelt worden wären, wenn für das in Abwicklung befindliche Unternehmen, für das 

die Abwicklungsmaßnahme oder die Abwicklungsmaßnahmen durchgeführt wurden, zu 

dem Zeitpunkt, als die Entscheidung im Sinne von Artikel 64 getroffen wurde, das 

reguläre Insolvenzverfahren eingeleitet worden wäre; 

b) wie Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigte, Anspruchsberechtigte und 

andere Gläubiger im Rahmen der Abwicklung des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens tatsächlich behandelt wurden; 

c) ob Unterschiede zwischen der Behandlung gemäß Buchstabe a und der Behandlung 

gemäß Buchstabe b bestehen. 
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(3) Die Bewertung erfolgt 

a) unter der Annahme, dass für das in Abwicklung befindliche Unternehmen, für das die 

Abwicklungsmaßnahme oder die Abwicklungsmaßnahmen durchgeführt wurde bzw. 

wurden, zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung im Sinne von Artikel 64 getroffen 

wurde, das reguläre Insolvenzverfahren eingeleitet worden wäre; 

b) unter der Annahme, dass die Abwicklungsmaßnahme oder die Abwicklungsmaßnahmen 

nicht durchgeführt worden wäre bzw. wären; 

c) unter Berücksichtigung einer wirtschaftlich plausiblen Schätzung der 

Wiederbeschaffungskosten, einschließlich Makler- und Abschlussgebühren, der 

bereits erworbenen Policen für geeignete Kohorten von Versicherungsnehmern zu 

dem Zeitpunkt, als die Entscheidung im Sinne von Artikel 64 getroffen wurde; 

d) ohne Berücksichtigung jeglicher außerordentlichen finanziellen Unterstützung des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens aus öffentlichen Mitteln. 
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(4) Die EIOPA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Methode 

für die Durchführung der im vorliegenden Artikel genannten Bewertung ▌festgelegt wird, 

insbesondere die Methode, nach der bewertet wird, wie Anteilseigner, Versicherungsnehmer, 

Begünstigte, Anspruchsberechtigte und andere Gläubiger behandelt worden wären, wenn für 

das in Abwicklung befindliche Unternehmen zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung im 

Sinne von Artikel 64 getroffen wurde, das reguläre Insolvenzverfahren eingeleitet worden 

wäre, und die Methode für die Schätzung der Wiederbeschaffungskosten. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum … [30 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu 

erlassen. 
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Artikel 57 

Schutzbestimmungen für Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigte, Anspruchsberechtigte 

und andere Gläubiger 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn die Bewertung gemäß Artikel 54 zu dem Ergebnis 

führt, dass einem in Artikel 53 genannten Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigten, 

Anspruchsberechtigten oder anderen Gläubiger oder, soweit angebracht, dem Sicherungssystem 

für Versicherungen im Einklang mit dem anwendbaren nationalen Recht größere Verluste 

entstanden sind, als sie bei einer Liquidation im Rahmen des regulären Insolvenzverfahrens 

entstanden wären, der betreffende Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigte, 

Anspruchsberechtigte oder andere Gläubiger oder das betreffende Sicherungssystem für 

Versicherungen das Recht auf Auszahlung des Differenzbetrags hat. 

Artikel 58 

Schutzbestimmungen für Gegenparteien bei partiellen Übertragungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen einen angemessenen Schutz folgender Vereinbarungen und der 

Gegenparteien folgender Vereinbarungen sicher: 

a) Sicherungsvereinbarungen, denen zufolge eine Person im Wege der Sicherheit eine 

tatsächliche oder mögliche Beteiligung an den Vermögenswerten oder Rechten, die 

Gegenstand einer Übertragung sind, hält, und zwar unabhängig davon, ob diese 

Beteiligung durch spezifische Vermögenswerte oder Rechte oder mittels einer „Floating 

Charge“ oder einer ähnlichen Vereinbarung besichert ist; 
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b) Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung, bei denen eine Sicherheit zur 

Besicherung oder Unterlegung der Leistung spezifischer Verpflichtungen mittels einer 

Übertragung des vollständigen Eigentums an den Vermögenswerten vom 

Sicherheitengeber auf den Sicherheitennehmer unter der Bedingung gestellt wird, dass 

der Sicherheitennehmer die Vermögenswerte rücküberträgt, wenn die genannten 

Verpflichtungen erfüllt werden; 

c) Aufrechnungsvereinbarungen, denen zufolge zwei oder mehrere Forderungen oder 

Verpflichtungen zwischen dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen und einer 

Gegenpartei gegeneinander aufgerechnet werden können; 

d) Saldierungsvereinbarungen; 

e) fondsgebundene Policen oder andere getrennte Portfolios; 

f) Rückversicherungsvereinbarungen; 

g) strukturierte Finanzierungsvereinbarungen, einschließlich Verbriefungen und zu 

Absicherungszwecken verwendeter Instrumente, die einen festen Bestandteil des 

Deckungspools bilden und die nach einzelstaatlichem Recht besichert sind, und die 

Gewährung und das Halten einer Sicherheit durch eine Partei der Vereinbarung oder 

einen Treuhänder, Bevollmächtigten oder Beauftragten beinhalten. 
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Welche Art des Schutzes angemessen ist, wird für die unter den Buchstaben a bis g dieses 

Absatzes genannten Vereinbarungen spezifiziert und im Einklang mit den Artikeln 59 bis 62 

gewählt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten Schutzmaßnahmen in 

folgenden Fällen Anwendung finden: 

a) Eine Abwicklungsbehörde überträgt einen Teil, nicht aber die Gesamtheit der 

Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens an ein anderes Unternehmen oder, im Zuge der Anwendung eines 

▌Abwicklungsinstruments, von einem Brückenunternehmen oder einer 

Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-Management auf eine andere Person; 

b) eine Abwicklungsbehörde übt die in Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe f genannten 

Befugnisse aus. 

(3) Die Anforderung nach Absatz 1 gilt unabhängig von der Zahl der an den Vereinbarungen 

beteiligten Parteien und unabhängig davon, ob die Vereinbarungen 

a) mittels eines Vertrags, durch Trusts oder auf andere Weise zustande kamen oder sich 

durch Ausübung des Rechts automatisch ergeben; 

b) sich aufgrund des Rechts eines anderen Mitgliedstaats oder eines Drittlandes ergeben 

oder insgesamt oder teilweise durch dieses geregelt sind. 
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Artikel 59 

Schutz von Vereinbarungen über Finanzsicherheiten, Aufrechnungs- und 

Saldierungsvereinbarungen und Rückversicherungsvereinbarungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein angemessener Schutz für Finanzsicherheiten in 

Form der Vollrechtsübertragung, Aufrechnungs- und Saldierungsvereinbarungen und 

Rückversicherungsvereinbarungen besteht, sodass eine Übertragung eines Teils, nicht aber 

der Gesamtheit der Rechte und Verbindlichkeiten, die gemäß Finanzsicherheiten in Form der 

Vollrechtsübertragung, Aufrechnungsvereinbarungen, Saldierungsvereinbarungen oder 

Rückversicherungsvereinbarungen zwischen dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen 

und einer anderen Person geschützt sind, sowie eine durch Rückgriff auf zusätzliche 

Befugnisse erfolgende Änderung oder Beendigung von Rechten und Verbindlichkeiten, die 

gemäß solcher Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung, 

Aufrechnungsvereinbarungen, Saldierungsvereinbarungen oder 

Rückversicherungsvereinbarungen geschützt sind, vermieden werden. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 werden Rechte und Verbindlichkeiten als einem Schutz für 

Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung, Aufrechnungs- und 

Saldierungsvereinbarungen und Rückversicherungsvereinbarungen unterliegend behandelt, 

wenn die Parteien der Vereinbarung zur Aufrechnung oder zur Saldierung dieser Rechte und 

Verbindlichkeiten befugt sind. 
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(2) Wenn dies erforderlich ist, um die Versicherungsnehmer besser zu schützen, indem 

sichergestellt wird, dass übertragene Versicherungspolicen weiterhin den einschlägigen 

rechtlichen Anforderungen in Bezug auf verbindliche Mindestdeckungssummen nach dem 

anwendbaren nationalen Recht genügen, können die Abwicklungsbehörden unbeschadet 

von Absatz 1 die Portfolios von Verträgen, die Teil der in Absatz 1 genannten 

Vereinbarungen sind, übertragen, ohne andere Vermögenswerte, Rechte und 

Verbindlichkeiten, die Teil derselben Vereinbarungen sind, zu übertragen, und können 

diese Vermögenswerte, Rechte und anderen Verbindlichkeiten übertragen, ändern oder 

beenden, ohne die Portfolios von Verträgen zu übertragen. 

Artikel 60 

Schutz von Sicherungsvereinbarungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein angemessener Schutz für unter eine 

Sicherungsvereinbarung fallende Verbindlichkeiten besteht, damit Folgendes vermieden wird: 

a) die Übertragung von Vermögenswerten, durch die die Verbindlichkeit besichert ist, es 

sei denn, die Verbindlichkeit und der Gewinn aus der Sicherheit werden ebenfalls 

übertragen; 
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b) die Übertragung einer besicherten Verbindlichkeit, es sei denn, der Gewinn aus der 

Sicherheit wird ebenfalls übertragen; 

c) die Übertragung des Gewinns aus der Sicherheit, es sei denn, die besicherte 

Verbindlichkeit wird ebenfalls übertragen; 

d) die Änderung oder Beendigung einer Sicherungsvereinbarung durch Rückgriff auf 

zusätzliche Befugnisse, wenn diese Änderung oder Beendigung ein Ende der 

Besicherung der Verbindlichkeit bewirken würde. 

(2) Wenn dies erforderlich ist, um die Versicherungsnehmer besser zu schützen, indem 

sichergestellt wird, dass übertragene Versicherungspolicen weiterhin den einschlägigen 

rechtlichen Anforderungen in Bezug auf verbindliche Mindestdeckungssummen nach dem 

anwendbaren nationalen Recht genügen, können die Abwicklungsbehörden unbeschadet 

von Absatz 1 die Portfolios von Verträgen, die Teil der in Absatz 1 genannten 

Vereinbarungen sind, übertragen, ohne andere Vermögenswerte, Rechte und 

Verbindlichkeiten, die Teil derselben Vereinbarungen sind, zu übertragen, und können 

diese Vermögenswerte, Rechte und anderen Verbindlichkeiten übertragen, ändern oder 

beenden, ohne die Portfolios von Verträgen zu übertragen. 
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Artikel 61 

Schutz strukturierter Finanzierungsvereinbarungen und anderer getrennter Portfolios 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein angemessener Schutz für strukturierte 

Finanzierungsvereinbarungen und andere getrennte Portfolios, einschließlich Vereinbarungen 

im Sinne von Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben e und g, besteht und dadurch Folgendes 

vermieden wird: 

a) Übertragung eines Teils, nicht aber der Gesamtheit der Vermögenswerte, Rechte und 

Verbindlichkeiten, die eine strukturierte Finanzierungsvereinbarung oder andere 

getrennte Portfolios – wozu auch die in Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben e und g 

genannten Vereinbarungen gehören können –, an dem das in Abwicklung befindliche 

Unternehmen beteiligt ist, ausmachen oder die Teil davon sind; 

b) Beendigung oder Änderung durch Rückgriff auf zusätzliche Befugnisse der 

Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten, die eine strukturierte 

Finanzierungsvereinbarung oder andere getrennte Portfolios – wozu auch die in 

Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben e und g genannten Vereinbarungen gehören können –, 

an dem das in Abwicklung befindliche Unternehmen beteiligt ist, ausmachen oder die 

Teil davon sind. 
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(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können die Abwicklungsbehörden Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten, die Teil derselben Vereinbarung sind, übertragen, ändern oder beenden, 

wenn dies erforderlich ist, um die in Artikel 18 genannten Abwicklungsziele besser zu 

erreichen und um insbesondere einen besseren Schutz der Versicherungsnehmer zu 

gewährleisten. 

Artikel 62 

Partielle Übertragungen: Schutz von Handels-, Clearing- und Abwicklungssystemen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anwendung eines in Artikel 26 Absatz 3 

genannten Abwicklungsinstruments nicht die Funktionsweise von unter die Richtlinie 

98/26/EG fallenden Systemen oder Bestimmungen berührt, wenn die Abwicklungsbehörde 

entweder 

a) einen Teil, nicht aber die Gesamtheit der Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen Unternehmens auf ein anderes 

Unternehmen überträgt oder 

b) die in Artikel 43 genannten zusätzlichen Befugnisse nutzt, um die Bedingungen eines 

Vertrags, bei dem das in Abwicklung befindliche Unternehmen Vertragspartei ist, 

aufzuheben oder zu ändern oder einen Begünstigten zur Vertragspartei zu machen. 
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(2) Eine Übertragung, Aufhebung oder Änderung gemäß Absatz 1 dieses Artikels darf nicht 

a) einen Übertragungsauftrag nach Artikel 5 der Richtlinie 98/26/EG widerrufen; 

b) die rechtliche Verbindlichkeit von Übertragungsaufträgen und Aufrechnungen nach 

Maßgabe der Artikel 3 und 5 der Richtlinie 98/26/EG, die Nutzung von Guthaben, 

Wertpapieren oder Kreditfazilitäten nach Maßgabe des Artikels 4 der genannten 

Richtlinie oder den Schutz dinglicher Sicherheiten nach Maßgabe des Artikels 9 der 

genannten Richtlinie ändern oder infrage stellen. 

KAPITEL VI 

Verfahrenspflichten 

Artikel 63 

Mitteilungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan ▌eines 

in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmens zur Unterrichtung der 

Aufsichtsbehörde, wenn ▌das in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte 

Unternehmen der Einschätzung eines solchen Organs zufolge im Sinne von Artikel 19 

Absatz 3 ausfällt oder auszufallen droht. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=


 

 289 

(2) Die Aufsichtsbehörden unterrichten die betroffenen Abwicklungsbehörden über 

a) alle Mitteilungen, die gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels, gemäß Artikel 136, 

Artikel 138 Absatz 1 und Artikel 139 Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG eingegangen 

sind; 

b) alle Maßnahmen, die die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse 

nach Artikel 15 oder 16 der vorliegenden Richtlinie und gemäß Artikel 136a, 

Artikel 137, Artikel 138 Absätze 3 und 5, Artikel 139 Absatz 3 und den Artikeln 140, 

141 und 144 der Richtlinie 2009/138/EG von dem ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a 

bis e genannten Unternehmen zu ergreifen verlangt; 

c) jede Verlängerung der Frist für die Sanierung gemäß Artikel 138 Absatz 4 der 

Richtlinie 2009/138/EG. 

Die Aufsichtsbehörden übermitteln den Abwicklungsbehörden auch ein Exemplar des 

Sanierungsplans, den das ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e der vorliegenden 

Richtlinie genannte Unternehmen gemäß Artikel 138 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG 

vorgelegt hat, ein Exemplar des Finanzierungsplans, den das ▌in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e der vorliegenden Richtlinie genannte Unternehmen gemäß Artikel 139 

Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG vorgelegt hat, und gegebenenfalls die Stellungnahme 

der Aufsichtsbehörden zu diesen Unterlagen. 
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(3) Eine Aufsichtsbehörde oder eine Abwicklungsbehörde, die feststellt, dass die in Artikel 19 

Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Voraussetzungen in Bezug auf ▌ein in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen erfüllt sind, unterrichtet unverzüglich 

folgende Behörden, sofern diese nicht identisch sind, von den Feststellungen: 

a) die Abwicklungsbehörde des Unternehmens; 

b) die Aufsichtsbehörde des Unternehmens; 

c) die Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats, in dem dieses Unternehmen bedeutende 

grenzüberschreitende Tätigkeiten ausübt; 

d) die Abwicklungsbehörde eines Mitgliedstaats, in dem dieses Unternehmen bedeutende 

grenzüberschreitende Tätigkeiten ausübt; 

e) gegebenenfalls das Sicherungssystem für Versicherungen, dem das 

Versicherungsunternehmen angehört, wenn dies erforderlich ist, damit das 

Sicherungssystem für Versicherungen seinen Zweck erfüllen kann; 
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f) gegebenenfalls die für die Abwicklung auf Gruppenebene zuständige Behörde; 

g) das zuständige Ministerium; 

h) gegebenenfalls die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde; 

i) den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und die benannte nationale 

makroprudenzielle Behörde; 

j) die betreffende gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU benannte zuständige 

Abwicklungsbehörde sowie die betreffende zuständige Behörde im Sinne der 

Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, falls das 

Unternehmen Teil eines Finanzkonglomerats ist. 
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Artikel 64 

Entscheidung der Abwicklungsbehörde 

(1) Die Abwicklungsbehörde stellt nach Erhalt einer Mitteilung der Aufsichtsbehörde gemäß 

Artikel 63 Absatz 3 oder auf eigene Initiative fest, ob die in Artikel 19 Absatz 1 oder 

Artikel 20 Absatz 3 festgelegten Voraussetzungen in Bezug auf ▌das betreffende in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte Unternehmen gegeben sind. 

(2) Die Entscheidung darüber, ob Abwicklungsmaßnahmen hinsichtlich ▌eines in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmens eingeleitet werden sollen, enthält die 

Gründe für diese Entscheidung. 

▌  

Die Entscheidung, eine Abwicklungsmaßnahme einzuleiten, enthält darüber hinaus die 

folgenden Informationen: die Abwicklungsmaßnahme ▌sowie gegebenenfalls die 

Festlegung, dass Antrag auf Liquidation zu stellen, ein Verwalter zu bestellen oder im 

Rahmen der geltenden regulären Insolvenzverfahren eine andere Maßnahme oder 

vorbehaltlich des Artikels 26 Absatz 7 nach dem innerstaatlichen Recht eine andere 

Abwicklungsmaßnahme zu treffen ist. 
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Artikel 65 

Verfahrenspflichten der Abwicklungsbehörden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden, sobald dies nach dem 

Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme praktisch möglich ist, den Anforderungen der 

Absätze 2 und 3 nachkommen. 

(2) Die Abwicklungsbehörden unterrichten das in Abwicklung befindliche Unternehmen und, 

sofern diese nicht identisch sind, folgende Behörden von der Abwicklungsmaßnahme nach 

Absatz 1: 

a) die Aufsichtsbehörde des in Abwicklung befindlichen Unternehmens; 

b) die Aufsichtsbehörde einer Zweigniederlassung des in Abwicklung befindlichen 

Unternehmens; 

c) die Zentralbank des Mitgliedstaats, in dem das in Abwicklung befindliche Unternehmen 

niedergelassen ist; 

d) gegebenenfalls das Sicherungssystem für Versicherungen, dem das in Abwicklung 

befindliche Unternehmen angeschlossen ist; 
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e) gegebenenfalls die für die Abwicklung auf Gruppenebene zuständige Behörde; 

f) das zuständige Ministerium; 

g) gegebenenfalls die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde; 

h) die benannte nationale makroprudenzielle Behörde und den Europäischen Ausschuss für 

Systemrisiken; 

i) die Kommission, die Europäische Zentralbank sowie die EIOPA, die ESMA und die 

EBA; 

j) sofern es sich bei dem in Abwicklung befindlichen Unternehmen um ein Unternehmen 

im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b der Richtlinie 98/26/EG handelt, die Betreiber des 

Systems, an dem es beteiligt ist. 

k) die betreffende gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU benannte zuständige 

Abwicklungsbehörde sowie die betreffende zuständige Behörde im Sinne der 

Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, falls das in 

Abwicklung befindliche Unternehmen Teil eines Finanzkonglomerats ist. 
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(3) Die Abwicklungsbehörde veröffentlicht eine Abschrift der Anordnung bzw. des Instruments 

zur Durchführung der Abwicklungsmaßnahme oder eine Bekanntmachung, in der die 

Auswirkungen der Abwicklungsmaßnahme, einschließlich der Auswirkungen auf die 

Versicherungsnehmer sowie gegebenenfalls die Bedingungen und die Dauer der Aussetzung 

oder Beschränkung im Sinne der Artikel 47, 48 und 49, zusammengefasst werden, oder sie 

veranlasst deren Veröffentlichung, und zwar: 

a) auf ihrer offiziellen Website; 

b) auf der Website der Aufsichtsbehörde, sofern diese nicht identisch mit der 

Abwicklungsbehörde ist, und auf der Website der EIOPA; 

c) auf der Website des in Abwicklung befindlichen Unternehmens; 

d) wenn die Anteile oder andere Eigentumstitel oder Schuldtitel des in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, 

unter Nutzung der Mittel für die Bekanntgabe der vorgeschriebenen Informationen über 

das in Abwicklung befindliche Unternehmen im Einklang mit Artikel 21 Absatz 1 der 

Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates24. 

                                                
24 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 
31.12.2004, S. 38). 
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(4) Wenn die Anteile, Eigentumstitel oder Schuldtitel nicht für den Handel auf einem regulierten 

Markt zugelassen sind, stellt die Abwicklungsbehörde sicher, dass die Unterlagen zum 

Nachweis der in Absatz 3 genannten Instrumente den Anteilseignern und Gläubigern des in 

Abwicklung befindlichen Unternehmens übermittelt werden, die aufgrund der Register oder 

Datenbanken des in Abwicklung befindlichen Unternehmens, auf die die 

Abwicklungsbehörde Zugriff hat, bekannt sind. 

Artikel 66 

Geheimhaltung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anforderungen an das Berufsgeheimnis in Bezug 

auf die folgenden Personen, Behörden und Stellen verbindlich sind und dass keine 

vertraulichen Informationen von diesen offengelegt werden: 

a) Abwicklungsbehörden; 

b) Aufsichtsbehörden und EIOPA; 
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c) zuständige Ministerien; 

d) gemäß Artikel 44 dieser Richtlinie bestellte Sonderverwalter; 

e) potenzielle Käufer, die von den Aufsichtsbehörden kontaktiert oder von den 

Abwicklungsbehörden angesprochen wurden, unabhängig davon, ob die 

Kontaktaufnahme in Vorbereitung der Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung erfolgt ist, und unabhängig davon, ob die Kontaktaufnahme 

zu einem Erwerb geführt hat; 

f) Rechnungsprüfer, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater, sonstige professionelle Berater, 

Bewerter und andere von den Abwicklungsbehörden, den Aufsichtsbehörden, den 

zuständigen Ministerien oder den unter Buchstabe e genannten potenziellen Käufern 

unmittelbar oder mittelbar hinzugezogene Experten; 

g) Stellen, die Sicherungssysteme für Versicherungen verwalten; 

h) die für die Finanzierungsmechanismen zuständige Stelle; 
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i) Zentralbanken und andere am Abwicklungsprozess beteiligte Behörden; 

j) ein Brückenunternehmen oder eine Zweckgesellschaft für das Aktiva-Passiva-

Management; 

k) jede sonstige Person, die Personen im Sinne der Buchstaben a bis j unmittelbar oder 

mittelbar, dauerhaft oder zeitweise Dienstleistungen erbringt oder erbracht hat; 

l) vor, während oder nach ihrer Amtszeit die Geschäftsleitung, die Mitglieder des 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans und die Mitarbeiter der Stellen oder 

Unternehmen im Sinne der Buchstaben a bis j dieses Absatzes; 

m) die gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU benannte zuständige 

Abwicklungsbehörde und die zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013. 
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(2) Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der in Absatz 1 genannten Anforderungen stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass es den in Absatz 1 genannten Personen untersagt ist, vertrauliche 

Informationen, die sie in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeiten oder von einer 

Aufsichtsbehörde oder Abwicklungsbehörde im Rahmen der Funktionen dieser Behörde 

erhalten, an andere Personen oder Stellen offenzulegen, es sei denn, 

a) die Offenlegung geschieht im Rahmen der Ausübung ihrer Funktionen nach dieser 

Richtlinie; 

b) die Offenlegung geschieht in zusammengefasster oder allgemeiner Form, die keine 

Rückschlüsse auf einzelne ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte 

Unternehmen zulässt; 

c) die Behörde oder ▌das in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte Unternehmen, 

von dem die Information stammt, hat im Voraus ausdrücklich seine Zustimmung erteilt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass von den in Absatz 1 genannten Personen die 

möglichen Folgen einer Offenlegung solcher Informationen für öffentliche Interessen der 

Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik, für Geschäftsinteressen natürlicher und 

juristischer Personen, für die Zwecke von Inspektionstätigkeiten, für 

Untersuchungstätigkeiten und für Prüfungstätigkeiten bewertet werden. 
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Das Verfahren zur Bewertung der in Unterabsatz 2 genannten Folgen umfasst eine besondere 

Bewertung der Folgen einer Offenlegung der Inhalte und Einzelheiten von präventiven 

Sanierungsplänen und Abwicklungsplänen ▌und der Ergebnisse aller nach den Artikeln 6, 8 

und 13 durchgeführten Bewertungen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten Personen oder Stellen im 

Fall eines Verstoßes gegen diesen Artikel zivilrechtlich haftbar sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 Buchstaben a, b, c, g, i und j 

genannten Personen über interne Vorschriften verfügen, um die Einhaltung der 

Geheimhaltungspflichten gemäß den Absätzen 1 und 2 zu gewährleisten, einschließlich 

Vorschriften, wonach die Vertraulichkeit der Informationen zwischen den an der Abwicklung 

direkt beteiligten Personen und Stellen sichergestellt ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 hindern 

a) Bedienstete und Experten der in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten Stellen oder 

Unternehmen nicht daran, Informationen innerhalb der Stelle oder des Unternehmens 

untereinander auszutauschen; 
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b) die Abwicklungsbehörden und die Aufsichtsbehörden, einschließlich ihrer Bediensteten 

und Experten, nicht daran, Informationen untereinander und mit anderen 

Abwicklungsbehörden in der Union, mit anderen Aufsichtsbehörden in der Union, 

zuständigen Ministerien, Zentralbanken, Sicherungssystemen für Versicherungen, den 

für das reguläre Insolvenzverfahren zuständigen Behörden, den Behörden, die durch die 

Anwendung von makroprudenziellen Bestimmungen für die Erhaltung der Stabilität des 

Finanzsystems in Mitgliedstaaten zu sorgen haben, den mit der Durchführung von 

Abschlussprüfungen betrauten Personen, der EIOPA oder vorbehaltlich Artikel 80 mit 

Drittlandsbehörden, die ähnliche Aufgaben wie Abwicklungsbehörden wahrnehmen, 

oder vorbehaltlich der strengen Geheimhaltungspflichten, einem potenziellen Käufer 

zum Zweck der Planung oder Durchführung einer Abwicklungsmaßnahme 

auszutauschen; 

c) Abwicklungsbehörden und Steuerbehörden desselben Mitgliedstaats nicht daran, 

Informationen untereinander auszutauschen, soweit dieser Austausch nach 

nationalem Recht zulässig ist; stammen diese Informationen aus einem anderen 

Mitgliedstaat, so dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Behörde, von der 

die Informationen stammen, ausgetauscht werden. 
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(5) Mitgliedstaaten können den Austausch von Informationen zulassen mit 

a) jeder anderen Person, vorbehaltlich strenger Geheimhaltungspflichten, sofern dies für 

die Zwecke der Planung oder Durchführung von einer Abwicklungsmaßnahme 

erforderlich ist; 

b) parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in ihren Mitgliedstaaten, 

Rechnungshöfen in ihren Mitgliedstaaten und anderen mit Ermittlungen beauftragten 

Stellen in ihrem Mitgliedstaat unter angemessenen Bedingungen; 

c) nationalen Behörden, die für die Aufsicht über Zahlungssysteme zuständig sind, 

Behörden, die für reguläre Insolvenzverfahren zuständig sind, Behörden, die mit der 

Beaufsichtigung anderer Unternehmen des Finanzsektors öffentlich betraut sind, 

Behörden, die für die Aufsicht über Finanzmärkte, Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 

verantwortlich sind, sowie in ihrem Auftrag handelnde Kontrolleure, Behörden der 

Mitgliedstaaten, die durch die Anwendung von makroprudenziellen Bestimmungen für 

die Erhaltung der Stabilität des Finanzsystems in Mitgliedstaaten zu sorgen haben, 

Behörden, die für den Schutz der Stabilität des Finanzsystems zuständig sind und den 

mit der Durchführung von Abschlussprüfungen betrauten Personen. 
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(6) Die Absätze 1 und 5 ▌gelten unbeschadet der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die für die 

Zwecke strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Verfahren für die Offenlegung von 

Informationen gelten. 

(7) Die EIOPA gibt bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] 

Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 heraus, in denen festgelegt 

wird, wie Informationen für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 

in zusammengefasster oder allgemeiner Form bereitgestellt werden sollten. 

KAPITEL VII 

Rechtsbehelf und Ausschluss anderer Maßnahmen 

Artikel 67 

Vorab erteilte gerichtliche Zustimmung und Anfechtungsrechte 

(1) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass Entscheidungen zur Einleitung einer 

Krisenpräventionsmaßnahme oder einer Krisenmanagementmaßnahme einer vorab zu 

erteilenden gerichtlichen Zustimmung unterliegen, sofern das in Bezug auf die Entscheidung 

zur Einleitung einer Krisenmanagementmaßnahme vorgesehene Verfahren für den Antrag auf 

Zustimmung und die Prüfung durch das Gericht im Einklang mit dem nationalem Recht 

beschleunigt erfolgt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=


 

 304 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen im innerstaatlichen Recht das Recht auf Einlegung eines 

Rechtsmittels gegen die Entscheidung zur Einleitung einer Krisenpräventionsmaßnahme oder 

einer Entscheidung zur Ausübung einer Befugnis gemäß dieser Richtlinie, bei der es sich 

nicht um eine Krisenmanagementmaßnahme handelt, vor. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede von der Entscheidung zur Einleitung einer 

Krisenmanagementmaßnahme betroffene Person das Recht hat, diese Entscheidung mit einem 

Rechtsmittel anzufechten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Prüfung einer Krisenmanagementmaßnahme 

beschleunigt erfolgt und die nationalen Gerichte sich bei der eigenen Bewertung auf die 

wirtschaftlichen Tatsachenbewertungen der Abwicklungsbehörde stützen. 

(4) Für das Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels im Sinne von Absatz 3 gelten folgende 

Anforderungen: 

a) Die Einlegung eines Rechtsmittels bewirkt nicht die automatische Aussetzung der 

Wirkung der angefochtenen Entscheidung; 
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b) die Entscheidung der Abwicklungsbehörde ist sofort vollstreckbar und gibt Anlass zu 

der widerlegbaren Vermutung, dass eine Aussetzung ihrer Vollstreckung dem 

öffentlichen Interesse zuwiderliefe. 

Wenn dies erforderlich ist, um die Interessen Dritter zu schützen, die im Zuge der 

Anwendung von ▌Abwicklungsinstrumenten oder der Ausübung von 

Abwicklungsbefugnissen durch eine Abwicklungsbehörde in gutem Glauben Anteile, andere 

Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 

befindlichen Unternehmens erworben haben, berührt die Nichtigerklärung der Entscheidung 

einer Abwicklungsbehörde nicht nachfolgende Verwaltungsakte oder Transaktionen der 

betreffenden Abwicklungsbehörde, die aufgrund der aufgehobenen Entscheidung der 

Abwicklungsbehörde erfolgten. In diesem Fall ist rechtliche Abhilfe für den Fall einer 

unrechtmäßigen Entscheidung oder Maßnahme der Abwicklungsbehörden auf eine 

Entschädigung des vom Antragsteller infolge der aufgehobenen Entscheidung oder 

Maßnahme erlittenen Verlusts beschränkt. 
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Artikel 68 

Beschränkungen sonstiger Verfahren 

(1) Unbeschadet von Artikel 64 Absatz 2 Buchstabe b stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für 

ein in Abwicklung befindliches Unternehmen oder ▌ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a 

bis e genanntes Unternehmen, für das festgestellt wurde, dass die in Artikel 19 Absatz 1 oder 

Artikel 20 Absatz 3 genannten Voraussetzungen für eine Abwicklung gegeben sind, reguläre 

Insolvenzverfahren nur auf Initiative der Abwicklungsbehörde eingeleitet werden, und dass 

eine Entscheidung zur Einleitung eines regulären Insolvenzverfahrens für ▌ein in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen nur mit der Zustimmung der 

Abwicklungsbehörde erteilt werden kann. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

a) die Aufsichtsbehörden und die Abwicklungsbehörden unverzüglich über jeden Antrag 

auf Einleitung eines regulären Insolvenzverfahrens in Bezug auf ▌ein in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen informiert werden, und zwar 

unabhängig davon, ob sich das Unternehmen in Abwicklung befindet oder eine 

Entscheidung gemäß Artikel 65 Absätze 3 und 4 veröffentlicht wurde; 
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b) der Antrag auf Einleitung eines regulären Insolvenzverfahrens nicht beschieden wird, es 

sei denn, die Mitteilungen nach Buchstabe a sind erfolgt, und einer der beiden 

folgenden Fälle ist eingetreten: 

i) Die Abwicklungsbehörde hat die für reguläre Insolvenzverfahren zuständigen 

Behörden darüber unterrichtet, dass sie in Bezug auf ▌das in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannte Unternehmen keine Abwicklungsmaßnahme plant; 

ii) seit dem Datum des Eingangs der unter Buchstabe a genannten Mitteilungen ist 

ein Zeitraum von sieben Tagen verstrichen. 

(3) Unbeschadet jeglicher Beschränkung der Durchsetzung von Sicherungsrechten nach 

Artikel 50 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Abwicklungsbehörden – sofern für die 

wirksame Anwendung der ▌Abwicklungsinstrumente und die Ausübung der 

▌Abwicklungsbefugnisse erforderlich – ein Gericht ersuchen können, eine gerichtliche 

Maßnahme oder ein gerichtliches Verfahren, an dem ein in Abwicklung befindliches 

Unternehmen beteiligt ist oder beteiligt wird, während eines dem verfolgten Ziel 

angemessenen Zeitraums auszusetzen. 
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TITEL IV 

GRENZÜBERSCHREITENDE GRUPPENABWICKLUNG 

Artikel 69 

Allgemeine Grundsätze für die Entscheidungsfindung unter Beteiligung von mehr als einem 

Mitgliedstaat 

Wenn die Mitgliedstaaten Entscheidungen treffen oder Maßnahmen gemäß dieser Richtlinie 

einleiten, die sich auf einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten auswirken können, stellen sie 

sicher, dass ihre Behörden die folgenden Grundsätze berücksichtigen: 

a) Bei der Einleitung von Abwicklungsmaßnahmen müssen die Entscheidungen effizient 

getroffen und die Abwicklungskosten so gering wie möglich gehalten werden; 

b) Entscheidungen und Maßnahmen sind erforderlichenfalls zügig und mit der gebotenen 

Dringlichkeit zu treffen; 

c) Abwicklungsbehörden, Aufsichtsbehörden und andere Behörden müssen zusammenarbeiten, 

damit Entscheidungen und Maßnahmen in koordinierter und effizienter Weise getroffen 

werden; 
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d) die Aufgaben und Zuständigkeiten der einschlägigen Behörden in den einzelnen 

Mitgliedstaaten müssen genau festgelegt sein; 

e) die Interessen, die potenziellen Auswirkungen von Entscheidungen, Maßnahmen oder 

Untätigkeit sowie die negativen Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer, die 

Finanzstabilität, die Finanzmittel, Sicherungssysteme für Versicherungen und 

Finanzierungsmechanismen und die negativen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 

in allen Mitgliedstaaten, in denen das Mutterunternehmen an der Spitze und seine 

Tochterunternehmen tätig sind oder in denen sie bedeutende grenzüberschreitende Tätigkeiten 

ausüben, werden gebührend berücksichtigt; 

f) das Ziel, für einen Interessenausgleich zwischen den verschiedenen beteiligten 

Mitgliedstaaten zu sorgen und eine unfaire Benachteiligung oder Bevorzugung der Interessen 

bestimmter Mitgliedstaaten, wird gebührend berücksichtigt; 
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g) wenn Abwicklungsbehörden Abwicklungsmaßnahmen ergreifen, so tragen sie den 

Gruppenabwicklungsplänen ▌Rechnung und befolgen diese, es sei denn, die 

Abwicklungsbehörden gelangen unter Berücksichtigung der Sachlage zu der Einschätzung, 

dass die ▌Abwicklungsziele mit Maßnahmen, die in den Abwicklungsplänen nicht enthalten 

sind, wirksamer zu erreichen sind; 

h) eine vorgeschlagene Entscheidung oder Maßnahme muss transparent sein, wenn davon 

auszugehen ist, dass diese Entscheidung oder Maßnahme Auswirkungen auf die 

Versicherungsnehmer, die Realwirtschaft, die Finanzstabilität, die Finanzmittel und 

gegebenenfalls die Sicherungssysteme für Versicherungen und Finanzierungsmechanismen 

eines betroffenen Mitgliedstaats haben wird. 

Artikel 70 

Abwicklungskollegien 

(1) Die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden richten Abwicklungskollegien ein, die 

die in den Artikeln 10, 11, 14, 16, 73 und 74 genannten Aufgaben wahrnehmen und 

gegebenenfalls die Zusammenarbeit und Koordinierung mit Abwicklungsbehörden in 

Drittländern sicherstellen. 
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Insbesondere geben die Abwicklungskollegien einen Rahmen für die Wahrnehmung 

folgender Aufgaben durch die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde, die übrigen 

Abwicklungsbehörden und gegebenenfalls die betroffenen Aufsichtsbehörden und die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörden vor: 

a) Austausch von Informationen, die für die Ausarbeitung von Gruppenabwicklungsplänen 

und für die Ausübung von Abwicklungsbefugnissen in Bezug auf Gruppen relevant 

sind; 

b) Ausarbeitung von Gruppenabwicklungsplänen ▌; 

c) Bewertung der Abwicklungsfähigkeit von Gruppen gemäß Artikel 14; 

d) Ausübung von Befugnissen zum Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen für die 

Abwicklungsfähigkeit von Gruppen gemäß Artikel 16; 

e) Entscheidung über die Erforderlichkeit der Ausarbeitung eines 

Gruppenabwicklungskonzepts gemäß Artikel 73 oder Artikel 74; 

www.parlament.gv.at



 

 312 

f) Abschluss der Vereinbarung über ein Gruppenabwicklungskonzept, das gemäß 

Artikel 73 oder Artikel 74 vorgeschlagen wird; 

g) Koordinierung der öffentlichen Kommunikation von Gruppenabwicklungsstrategien 

und -konzepten; 

h) Koordinierung der Inanspruchnahme von Sicherungssystemen für Versicherungen oder 

Finanzierungsmechanismen. 

Zudem können Abwicklungskollegien als Diskussionsforen für alle Fragen im 

Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Gruppenabwicklung genutzt werden. 

(2) Mitglieder des Abwicklungskollegiums sind 

a) die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde; 

b) die Abwicklungsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten, in denen ein der 

Gruppenaufsicht unterliegendes Tochterunternehmen niedergelassen ist; 
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c) die Abwicklungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen ein Mutterunternehmen eines 

oder mehrerer Unternehmen der Gruppe, d. h. ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, d 

oder e genanntes Unternehmen, niedergelassen ist; 

d) die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde und die Aufsichtsbehörden der 

Mitgliedstaaten, in denen die Abwicklungsbehörde Mitglied des 

Abwicklungskollegiums ist; 

e) die zuständigen Ministerien, wenn es sich bei den Abwicklungsbehörden, die Mitglieder 

des Abwicklungskollegiums sind, nicht um die zuständigen Ministerien handelt; 

f) gegebenenfalls die Behörde, die für das Sicherungssystem für Versicherungen eines 

Mitgliedstaats zuständig ist, wenn die Abwicklungsbehörde dieses Mitgliedstaats 

Mitglied des Abwicklungskollegiums ist; 

g) die EIOPA vorbehaltlich Unterabsatz 2; 

h) die Abwicklungsbehörden in den Mitgliedstaaten, in denen die Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen der Gruppe bedeutende grenzüberschreitende 

Tätigkeiten ausüben. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe g trägt die EIOPA dazu bei, eine effiziente, 

wirksame und kohärente Arbeitsweise von Abwicklungskollegien und die Konvergenz der 

Abwicklungskollegien zu fördern. Die EIOPA wird aus diesem Grund zu den Sitzungen des 

Abwicklungskollegiums eingeladen. Die EIOPA hat keine Stimmrechte. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe h beschränkt sich die Beteiligung der 

Abwicklungsbehörden darauf, die Ziele eines effizienten Informationsaustauschs zu 

erreichen. 

(3) Wenn ein in der Union niedergelassenes Mutterunternehmen oder ein in der Union 

niedergelassenes Unternehmen ein Tochterunternehmen, bei dem es sich um ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen handelt, oder eine Zweigniederlassung 

in einem Drittland hat, das bzw. die als bedeutend angesehen würde, wenn es bzw. sie in der 

Union niedergelassen wäre, können die Abwicklungsbehörden der betreffenden Drittländer 

eingeladen werden, als Beobachter am Abwicklungskollegium teilzunehmen, sofern diese 

Behörden Geheimhaltungspflichten unterliegen, die nach Auffassung der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde den in Artikel 80 festgelegten Anforderungen 

gleichwertig sind. 
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(4) Handelt es sich bei der Gruppe um ein Finanzkonglomerat oder ist die Gruppe Teil eines 

Finanzkonglomerats, so werden die betroffenen gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU 

benannten Behörden als Beobachter zum Abwicklungskollegium eingeladen. 

(5) Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde führt den Vorsitz im 

Abwicklungskollegium. In dieser Eigenschaft 

a) legt sie nach Konsultation der anderen Mitglieder des Abwicklungskollegiums die 

Modalitäten und Verfahren für die Arbeitsweise des Abwicklungskollegiums schriftlich 

fest; 

b) koordiniert sie sämtliche Tätigkeiten des Abwicklungskollegiums; 

c) beruft sie alle Sitzungen des Abwicklungskollegiums ein, führt in diesen Sitzungen den 

Vorsitz und informiert die Mitglieder des Abwicklungskollegiums vorab umfassend 

über die Anberaumung der Sitzungen des Abwicklungskollegiums, die wichtigsten 

Tagesordnungspunkte und die zu erörternden Fragen; 
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d) teilt sie den Mitgliedern des Abwicklungskollegiums mit, welche Sitzungen geplant 

sind, damit diese um Teilnahme ersuchen können; 

e) entscheidet sie ausgehend vom konkreten Bedarf, welche Mitglieder und Beobachter 

zur Teilnahme an bestimmten Sitzungen des Abwicklungskollegiums eingeladen 

werden, wobei sie der Bedeutung der zu erörternden Frage für die betreffenden 

Mitglieder und Beobachter Rechnung trägt; 

f) unterrichtet sie alle Mitglieder des Kollegiums zeitnah über die Entscheidungen und 

Ergebnisse im Rahmen der betreffenden Sitzungen. 

Unbeschadet des Buchstaben e sind die Abwicklungsbehörden immer dann zur Teilnahme an 

Sitzungen des Abwicklungskollegiums berechtigt, wenn Angelegenheiten auf der 

Tagesordnung stehen, die der gemeinsamen Beschlussfassung unterliegen oder die im 

Zusammenhang mit dem Unternehmen einer Gruppe stehen, das sich in ihrem Mitgliedstaat 

befindet. 
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(6) Die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden sind nicht verpflichtet, ein 

Abwicklungskollegium einzurichten, wenn bereits andere Gruppen oder Kollegien die in 

Absatz 1 genannten Funktionen und Aufgaben wahrnehmen und sämtliche in diesem Artikel 

und in Artikel 72 festgelegten Bedingungen und Verfahren, einschließlich der für die 

Mitgliedschaft und die Teilnahme an Abwicklungskollegien geltenden Bedingungen und 

Verfahren, erfüllen bzw. einhalten. In einem solchen Fall sind sämtliche in dieser Richtlinie 

enthaltenen Bezugnahmen auf Abwicklungskollegien als Bezugnahmen auf diese anderen 

Gruppen oder Kollegien zu verstehen. 

(7) Die EIOPA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die konkrete 

Arbeitsweise der Abwicklungskollegien zur Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten 

Aufgaben festgelegt wird. 

Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

… [18 Monate nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu 

erlassen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=


 

 318 

Artikel 71 

Europäische Abwicklungskollegien 

(1) Hat ein Drittland-Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen oder ein 

Drittland-Mutterunternehmen in zwei oder mehr Mitgliedstaaten niedergelassene Unions-

Tochterunternehmen oder zwei oder mehr Unions-Zweigniederlassungen eines 

Drittlandsunternehmens, die zwei oder mehr Mitgliedstaaten als bedeutend erachten, 

können die Abwicklungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen diese Unions-

Tochterunternehmen niedergelassen sind bzw. in denen sich diese Unions-

Zweigniederlassungen eines Drittlandsunternehmens befinden, ein europäisches 

Abwicklungskollegium einrichten. 

(2) Das europäische Abwicklungskollegium nimmt die in Artikel 70 genannten Funktionen 

und Aufgaben in Bezug auf die Unions-Tochterunternehmen und, soweit diese Aufgaben 

von Bedeutung sind, die Unions-Zweigniederlassungen eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Drittlandsunternehmens wahr und arbeitet ansonsten im Einklang mit 

den in Artikel 70 festgelegten Vorschriften. 
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(3) Hält nur ein in einem Mitgliedstaat niedergelassenes Mutterunternehmen alle Unions-

Tochterunternehmen eines Drittland-Versicherungs- oder -

Rückversicherungsunternehmens oder eines Drittland-Mutterunternehmens, so geht der 

Vorsitz des europäischen Abwicklungskollegiums an die Abwicklungsbehörde des 

Mitgliedstaats, in dem dieses Mutterunternehmen niedergelassen ist. 

Ist Unterabsatz 1 nicht anwendbar, so geht der Vorsitz des europäischen 

Abwicklungskollegiums an die Abwicklungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das Unions-

Tochterunternehmen niedergelassen ist, das insgesamt über die meisten bilanzwirksamen 

Vermögenswerte verfügt. 

Artikel 72 

Informationsaustausch 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 66 übermitteln die Abwicklungsbehörden und die 

Aufsichtsbehörden einander auf Antrag alle Informationen, die für die anderen Behörden für 

die Wahrnehmung der ihnen durch diese Richtlinie übertragenen Funktionen relevant sind. 
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(2) Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde koordiniert den Austausch aller 

einschlägigen Auskünfte zwischen den Abwicklungsbehörden. Insbesondere stellt die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde den Abwicklungsbehörden in anderen 

Mitgliedstaaten alle einschlägigen Informationen zeitnah zur Verfügung, um ihnen die 

Ausübung der in Artikel 70 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben b bis h genannten Aufgaben 

zu erleichtern. 

(3) Eine Abwicklungsbehörde darf Informationen, die von einer Aufsichtsbehörde oder 

Abwicklungsbehörde eines Drittlands bereitgestellt wurden, nur weitergeben, wenn diese 

Aufsichtsbehörde oder Abwicklungsbehörde des Drittlands einer solchen Weitergabe 

zugestimmt hat. 

▌ 
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Artikel 73 

Gruppenabwicklung im Zusammenhang mit einem Tochterunternehmen der Gruppe 

(1) Eine Abwicklungsbehörde ▌übermittelt der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde, 

der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde – sofern es sich nicht um dieselbe Behörde 

handelt – sowie den Mitgliedern des betreffenden Abwicklungskollegiums ▌unverzüglich die 

in Absatz 2 aufgeführten Informationen, wenn 

a)  die Abwicklungsbehörde die Entscheidung trifft, dass ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, bei dem es sich um ein Tochterunternehmen einer 

Gruppe handelt, ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt, oder 

b)  die Abwicklungsbehörde von der Aufsichtsbehörde davon in Kenntnis gesetzt wurde, 

dass eine Entscheidung getroffen wurde, dass ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, bei dem es sich um ein Tochterunternehmen einer 

Gruppe handelt, ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt, oder 

c)  eine Abwicklungsbehörde die Entscheidung trifft, dass ein in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen, bei dem es sich um ein 

Tochterunternehmen einer Gruppe handelt, die in Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 

festgelegten Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt. 

(2) Gemäß Absatz 1 sind folgende Informationen zu übermitteln: 

a) die Entscheidung, dass das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt; 

b) die Entscheidung, dass das ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte 

Unternehmen die in Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 festgelegten Voraussetzungen 

für eine Abwicklung erfüllt; 
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c) Angaben zu den Abwicklungsmaßnahmen oder Insolvenzmaßnahmen, die die 

Abwicklungsbehörde im Fall ▌des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 

Unternehmens für zweckmäßig erachtet. 

(3) Bei Erhalt der Mitteilung nach Absatz 1 bewertet die für die Gruppenabwicklung zuständige 

Behörde nach Konsultation der übrigen Mitglieder des betreffenden Abwicklungskollegiums 

die voraussichtlichen Auswirkungen, die die Abwicklungsmaßnahmen oder andere gemäß 

Absatz 1 Buchstabe b mitgeteilte Maßnahmen voraussichtlich auf die Gruppe und auf 

Unternehmen der Gruppe in anderen Mitgliedstaaten haben werden, sowie ob die 

Abwicklungsmaßnahmen oder die anderen Maßnahmen erwarten lassen, dass die in 

Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 Absatz 3 genannten Abwicklungsvoraussetzungen in 

Bezug auf ein Unternehmen der Gruppe in einem anderen Mitgliedstaat erfüllt werden. 

(4) Gelangt die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde zu der Bewertung, dass die 

Abwicklungsmaßnahmen oder andere gemäß Absatz 2 Buchstabe c mitgeteilte Maßnahmen 

nicht erwarten lassen, dass die Voraussetzungen gemäß Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 

▌in Bezug auf ein Unternehmen der Gruppe in einem anderen Mitgliedstaat erfüllt werden, 

kann die für ▌das in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte Unternehmen zuständige 

Abwicklungsbehörde die Abwicklungsmaßnahmen oder sonstigen ▌mitgeteilten Maßnahmen 

treffen. 
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(5) Gelangt die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde zu der Bewertung, dass die 

Abwicklungsmaßnahmen oder andere ▌mitgeteilte Maßnahmen erwarten lassen, dass die 

Voraussetzungen gemäß Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 ▌in Bezug auf ein Unternehmen 

der Gruppe in einem anderen Mitgliedstaat erfüllt werden, unterbreitet die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde dem Abwicklungskollegium innerhalb von fünf 

Tagen nach Erhalt der Mitteilung gemäß Absatz 1 einen Vorschlag für ein 

Gruppenabwicklungskonzept. Diese Frist von fünf Tagen kann mit der Zustimmung der 

Abwicklungsbehörde, auf die die Mitteilung ▌zurückgeht, verlängert werden. 

(6) Wenn die Bewertung der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde nach Ablauf der 

Frist von fünf Tagen oder einer vereinbarten längeren Frist nach Erhalt der in Absatz 1 

genannten Mitteilung nicht vorliegt, kann die Abwicklungsbehörde, auf die diese Mitteilung 

zurückgeht, die Abwicklungsmaßnahmen oder sonstigen ▌mitgeteilten Maßnahmen treffen.  
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(7) Im Gruppenabwicklungskonzept im Sinne von Absatz 5 

a) werden die Abwicklungsmaßnahmen umrissen, die die betreffenden 

Abwicklungsbehörden in Bezug auf das Mutterunternehmen an der Spitze oder 

bestimmte Unternehmen der Gruppe ergreifen sollten, um die ▌Abwicklungsziele zu 

erreichen und die ▌allgemeinen Grundsätze für die Abwicklung nach Artikel 22 

einzuhalten; 

b) wird festgelegt, wie die unter Buchstabe a genannten Abwicklungsmaßnahmen 

koordiniert werden sollten; 

c) wird ein Finanzierungsplan aufgestellt, der dem Gruppenabwicklungsplan und den in 

diesem Gruppenabwicklungsplan dargelegten Grundsätzen für die Aufteilung der 

Verantwortung im Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e Rechnung trägt. 
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(8) Vorbehaltlich des Absatzes 9 ist das Gruppenabwicklungskonzept Gegenstand einer 

gemeinsamen Entscheidung der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde und der 

Abwicklungsbehörden, die für die Tochterunternehmen zuständig sind, für die das 

Gruppenabwicklungskonzept gilt. 

Gemäß Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 kann die 

EIOPA die Abwicklungsbehörden auf Antrag einer dieser Behörden dabei unterstützen, zu 

einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. 

(9) Eine Abwicklungsbehörde, die mit dem von der für die Gruppenabwicklung zuständigen 

Behörde vorgeschlagenen Gruppenabwicklungskonzept nicht einverstanden ist oder der 

Auffassung ist, dass sie zum Schutz der kollektiven Interessen der Versicherungsnehmer, der 

Realwirtschaft und der Finanzstabilität davon unabhängig andere Abwicklungsmaßnahmen 

oder Maßnahmen als die in dem Gruppenabwicklungskonzept vorgeschlagenen in Bezug auf 

▌ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen ergreifen muss, 

a) legt die Gründe für die Ablehnung des Gruppenabwicklungskonzepts oder die Gründe 

für die Abweichung davon dar; 
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b) unterrichtet die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde und die anderen 

Abwicklungsbehörden, die unter das Gruppenabwicklungskonzept fallen, über die 

Gründe nach Buchstabe a; 

c) setzt die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde und die anderen 

Abwicklungsbehörden, die vom Gruppenabwicklungskonzept betroffen sind, über die 

Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen in Kenntnis, die sie ergreifen wird. 

Bei der Darlegung der Gründe, weshalb sie nicht einverstanden ist, trägt die 

Abwicklungsbehörde den Gruppenabwicklungsplänen nach Artikel 11, den potenziellen 

Auswirkungen der Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen, die sie zu ergreifen gedenkt, 

auf die Versicherungsnehmer, Realwirtschaft und Finanzstabilität in den betreffenden 

Mitgliedstaaten sowie der potenziellen Wirkung dieser Abwicklungsmaßnahmen oder 

Maßnahmen auf andere Teile der Gruppe Rechnung. 

(10) Abwicklungsbehörden, die mit dem von der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde 

vorgeschlagenen Gruppenabwicklungskonzept einverstanden sind, können eine gemeinsame 

Entscheidung über ein Gruppenabwicklungskonzept für Unternehmen der Gruppe in den 

Mitgliedstaaten dieser Abwicklungsbehörden ohne Mitwirkung der nicht mit dem 

Gruppenabwicklungsplan einverstandenen Abwicklungsbehörden treffen. 
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(11) Die gemeinsamen Entscheidungen gemäß Absatz 8 und 10 und die im Einklang mit Absatz 9 

ergriffenen Abwicklungsinitiativen und Maßnahmen werden als endgültig anerkannt und von 

den Abwicklungsbehörden in den betreffenden Mitgliedstaaten angewandt. 

(12) Die Abwicklungsbehörden ergreifen alle im vorliegenden Artikel genannten 

Abwicklungsmaßnahmen und Maßnahmen unverzüglich und unter gebührender 

Berücksichtigung der gebotenen Dringlichkeit. 

(13) Wird ein Gruppenabwicklungskonzept nicht umgesetzt, so arbeiten die Abwicklungsbehörden 

bei der Ergreifung von Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf ein Unternehmen der Gruppe 

innerhalb des Abwicklungskollegiums eng zusammen, um eine koordinierte 

Abwicklungsstrategie für alle ausfallenden oder wahrscheinlich ausfallenden Unternehmen 

der Gruppe zu erreichen. 

(14) Abwicklungsbehörden, die eine Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf ein Unternehmen einer 

Gruppe treffen, unterrichten die Mitglieder des Abwicklungskollegiums regelmäßig und 

umfassend über die betreffenden Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen und die 

laufenden Fortschritte. 
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Artikel 74 

Gruppenabwicklung unter Beteiligung eines Mutterunternehmens an der Spitze 

(1) Trifft eine für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde die Entscheidung, dass ein in ihren 

Zuständigkeitsbereich fallendes Mutterunternehmen an der Spitze die Voraussetzungen 

gemäß Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 ▌erfüllt, übermittelt sie unverzüglich die in 

Artikel 73 Absatz 2 genannten Informationen an die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde und an die anderen Mitglieder des für die betreffende Gruppe zuständigen 

Abwicklungskollegiums. 

Zu den Abwicklungsmaßnahmen oder Insolvenzmaßnahmen nach Artikel 73 Absatz 2 

Buchstabe c kann die Durchführung eines gemäß Artikel 73 Absatz 7 ausgearbeiteten 

Gruppenabwicklungskonzepts gehören, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: 

a) Aufgrund von gemäß Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe c notifizierten 

Abwicklungsmaßnahmen oder ▌Maßnahmen auf der Ebene des Mutterunternehmens ist 

es wahrscheinlich, dass die in Artikel 19 Absatz 1 oder Artikel 20 ▌festgelegten 

Voraussetzungen in Bezug auf ein Unternehmen einer Gruppe in einem anderen 

Mitgliedstaat erfüllt würden; 

b) Abwicklungsmaßnahmen oder sonstige Maßnahmen auf der Ebene des 

Mutterunternehmens reichen nicht aus, um die Lage zu stabilisieren, oder bieten 

wahrscheinlich keine optimale Lösung; 
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c) die Abwicklungsbehörden haben festgestellt, dass ein oder mehrere 

Tochterunternehmen, für die sie zuständig sind, die in Artikel 19 Absatz 1 oder 

Artikel 20 ▌genannten Voraussetzungen erfüllen; 

d) Abwicklungsmaßnahmen oder sonstige Maßnahmen auf der Ebene der Gruppe werden 

den Tochterunternehmen der Gruppe in einer Weise zugutekommen, aufgrund deren ein 

Gruppenabwicklungskonzept als angemessene Lösung gerechtfertigt ist. 

(2) Umfassen die von der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde ▌vorgeschlagenen 

Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen kein Gruppenabwicklungskonzept, trifft die für 

die Gruppenabwicklung zuständige Behörde ihre Entscheidung nach Konsultation der 

Mitglieder des Abwicklungskollegiums. 

(3) Umfassen die von der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde ▌vorgeschlagenen 

Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen ein Gruppenabwicklungskonzept, ist das 

Gruppenabwicklungskonzept Gegenstand einer gemeinsamen Entscheidung der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde und der für die Tochterunternehmen, die von dem 

Gruppenabwicklungskonzept erfasst sind, zuständigen Abwicklungsbehörden. 

Gemäß Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 kann die 

EIOPA die Abwicklungsbehörden auf Antrag einer dieser Behörden dabei unterstützen, zu 

einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. 
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(4) Eine Abwicklungsbehörde, die mit dem von der für die Gruppenabwicklung zuständigen 

Behörde vorgeschlagenen Gruppenabwicklungskonzept nicht einverstanden ist oder davon 

abweicht oder der Auffassung ist, dass sie aus Gründen der Finanzstabilität in Bezug auf ▌ein 

in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genanntes Unternehmen über die in dem 

Gruppenabwicklungskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen hinaus unabhängige 

Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen ergreifen muss, 

a) legt die Gründe für die Ablehnung des Gruppenabwicklungskonzepts oder die Gründe 

für die Abweichung davon dar; 

b) unterrichtet die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde und die anderen 

Abwicklungsbehörden, die unter das Gruppenabwicklungskonzept fallen, über die 

Gründe nach Buchstabe a; 

c) setzt die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde und die anderen 

Abwicklungsbehörden, die unter das Gruppenabwicklungskonzept fallen, über die 

Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen in Kenntnis, die sie zu ergreifen gedenkt. 
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Bei der Darlegung der Gründe, weshalb sie nicht einverstanden ist, trägt die betreffende 

Abwicklungsbehörde den Gruppenabwicklungsplänen ▌, den potenziellen Auswirkungen der 

unabhängigen Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen, die sie zu ergreifen gedenkt, auf 

die Finanzstabilität, Finanzmittel, Sicherungssysteme für Versicherungen und andere 

Finanzierungsmechanismen in den betreffenden Mitgliedstaaten sowie der potenziellen 

Wirkung der Abwicklungsmaßnahmen oder anderen Maßnahmen auf andere Teile der 

Gruppe gebührend Rechnung. 

▌ 

(5) Abwicklungsbehörden, die mit dem von der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde 

vorgeschlagenen Gruppenabwicklungskonzept einverstanden sind, können eine gemeinsame 

Entscheidung über ein Gruppenabwicklungskonzept für Unternehmen der Gruppe in ihrem 

jeweiligen Mitgliedstaat ohne Mitwirkung der nicht mit dem Gruppenabwicklungsplan 

einverstandenen Abwicklungsbehörden treffen. 

(6) Die gemeinsame Entscheidung gemäß Absatz 3 oder 5 und die in Absatz 4 genannten 

Abwicklungsmaßnahmen und Maßnahmen werden als endgültig anerkannt und von den 

Abwicklungsbehörden in den betreffenden Mitgliedstaaten angewandt. 
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(7) Die Behörden führen alle in den Absätzen 1 bis 6 genannten Abwicklungsmaßnahmen und 

Maßnahmen unverzüglich und unter gebührender Berücksichtigung der gebotenen 

Dringlichkeit durch. 

(8) Wird ein Gruppenabwicklungskonzept nicht umgesetzt, so arbeiten die Abwicklungsbehörden 

bei der Ergreifung von Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf ein Unternehmen der Gruppe 

innerhalb des Abwicklungskollegiums eng zusammen, um eine koordinierte 

Abwicklungsstrategie für alle betroffenen Unternehmen der Gruppe zu erreichen. 

(9) Abwicklungsbehörden, die Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf ein Unternehmen einer 

Gruppe treffen, unterrichten die Mitglieder des Abwicklungskollegiums regelmäßig und 

umfassend über die betreffenden Abwicklungsmaßnahmen oder Maßnahmen und ihre 

aktuellen Fortschritte. 
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TITEL V 

BEZIEHUNGEN ZU DRITTLÄNDERN 

Artikel 75 

Übereinkünfte mit Drittländern 

(1) Im Einklang mit Artikel 218 AEUV kann die Kommission dem Rat Vorschläge für die 

Aushandlung von Übereinkünften mit einem oder mehreren Drittländern unterbreiten, in 

denen die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen den Abwicklungsbehörden und den 

betreffenden Drittlandsbehörden unter anderem für den Informationsaustausch im 

Zusammenhang mit der Planung der Sanierung und Abwicklung von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, Drittland-Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen und Gruppen festgelegt wird. 
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(2) Mit den in Absatz 1 genannten Übereinkünften soll dafür gesorgt werden, dass Verfahren und 

Modalitäten für die Zusammenarbeit zwischen den Abwicklungsbehörden und den 

betreffenden Drittlandsbehörden bei der Wahrnehmung einiger oder aller der in Artikel 79 

genannten Aufgaben und Befugnisse festgelegt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können bilaterale Abkommen mit einem Drittland hinsichtlich der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Angelegenheiten eingehen, bis eine Übereinkunft gemäß 

Absatz 1 mit dem betreffenden Drittland in Kraft tritt, insofern diese bilateralen Abkommen 

nicht in Widerspruch zu dem vorliegenden Titel stehen. 

Artikel 76 

Anerkennung und Durchsetzung der Abwicklungsverfahren von Drittländern 

(1) Dieser Artikel gilt in Bezug auf Abwicklungsverfahren von Drittländern, sofern und solange 

keine internationale Übereinkunft gemäß Artikel 75 Absatz 1 mit dem betreffenden Drittland 

in Kraft tritt. Er gilt ferner nach dem Inkrafttreten einer solchen internationalen Übereinkunft 

▌mit dem betreffenden Drittland, insofern die Anerkennung und Durchsetzung der 

Abwicklungsverfahren von Drittländern nicht durch eine solche Übereinkunft geregelt wird. 
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(2) Die betreffende Abwicklungsbehörde entscheidet – außer in den in Artikel 77 genannten 

Fällen – über die Anerkennung und Durchsetzung von Abwicklungsverfahren von 

Drittländern in Bezug auf ein Unions-Tochterunternehmen oder eine Unions-

Zweigniederlassung eines sich in einem Drittland befindenden Unternehmens oder 

Mutterunternehmens. 

Bei der Entscheidung wird den Interessen jedes Mitgliedstaats, in dem ein Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Drittlands tätig ist, und 

insbesondere den anderen Teilen der Gruppe und den Versicherungsnehmern, der 

Realwirtschaft und der Finanzstabilität in diesen Mitgliedstaaten gebührend Rechnung 

getragen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden zumindest zu Folgendem 

berechtigt sind: 

a) Ausübung der Abwicklungsbefugnisse in Bezug auf 

www.parlament.gv.at



 

 336 

i) Vermögenswerte eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder 

Mutterunternehmens eines Drittlands, die sich in ihrem Mitgliedstaat befinden 

oder dem Recht ihres Mitgliedstaats unterliegen; 

ii) Rechte oder Verbindlichkeiten eines Drittland-Versicherungs- oder -

Rückversicherungsunternehmens, die von der Unions-Zweigniederlassung eines 

Drittlandsunternehmens in ihrem Mitgliedstaat gebucht werden oder dem Recht 

ihres Mitgliedstaats unterliegen oder die in ihrem Mitgliedstaat durchsetzbare 

Forderungen begründen; 

b) Vollzug bzw. Anordnung des Vollzugs einer Übertragung von Anteilen oder 

Eigentumstiteln an einem im betreffenden Mitgliedstaat niedergelassenen Unions-

Tochterunternehmen; 

c) Ausübung der Befugnisse gemäß den Artikeln 49, 50 oder 51 in Bezug auf die Rechte 

der Parteien eines Vertrags mit einem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Unternehmen, wenn diese Befugnisse für die Durchsetzung der Abwicklungsverfahren 

von Drittländern erforderlich sind; und 
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d) Aufhebung der Durchsetzbarkeit vertraglicher Rechte zur Kündigung ▌oder 

Beschleunigung von Verträgen oder Beeinträchtigung der vertraglichen Rechte von in 

Absatz 2 genannten Unternehmen und anderen Unternehmen der Gruppe, wenn diese 

Rechte sich aus einer Abwicklungsmaßnahme ergeben, die in Bezug auf das Drittland-

Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen, das Mutterunternehmen solcher 

Unternehmen oder andere Unternehmen der Gruppe – durch die 

Drittlandsabwicklungsbehörde selbst oder anderweitig gemäß den für 

Abwicklungsregelungen in dem betreffenden Land geltenden Regulierungs- und 

Aufsichtsanforderungen – getroffen wird, vorausgesetzt, dass die wesentlichen 

Verpflichtungen nach dem Vertrag, einschließlich Zahlungs- und 

Leistungsverpflichtungen, und die Stellung von Sicherheiten weiterhin erfüllt werden. 

(4) Wenn die jeweilige Drittlandsbehörde feststellt, dass ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, das Tochterunternehmen dieses Mutterunternehmens mit 

Sitz in dem jeweiligen Drittland ist, die nach dem Recht dieses Drittlands geltenden 

Bedingungen für eine Abwicklung erfüllt, können Abwicklungsbehörden, soweit dies im 

öffentlichen Interesse erforderlich ist, in Bezug auf ein Mutterunternehmen 

Abwicklungsmaßnahmen treffen. Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die Abwicklungsbehörden berechtigt sind, etwaige Abwicklungsbefugnisse in Bezug auf das 

Mutterunternehmen wahrzunehmen, und Artikel 48 findet Anwendung. 
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(5) Die Anerkennung und Durchsetzung der Abwicklungsverfahren von Drittländern berührt 

nicht die regulären Insolvenzverfahren nach nationalem Recht, die gegebenenfalls im 

Einklang mit dieser Richtlinie anwendbar sind. 

Artikel 77 

Recht auf Verweigerung der Anerkennung oder Durchsetzung der Abwicklungsverfahren von 

Drittländern 

Die Abwicklungsbehörde kann die Anerkennung oder Durchsetzung von Abwicklungsverfahren 

von Drittländern gemäß Artikel 76 verweigern, wenn sie der Auffassung ist, 

a) dass sich das betreffende Abwicklungsverfahren des Drittlands negativ auf die 

Finanzstabilität in dem Mitgliedstaat auswirken würde, in dem sich die Abwicklungsbehörde 

befindet, oder dass sich das Verfahren negativ auf die Finanzstabilität in einem anderen 

Mitgliedstaat auswirken kann, 
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b) dass unabhängige Abwicklungsmaßnahmen gemäß Artikel 78 in Bezug auf eine Unions-

Zweigniederlassung eines Drittlandsunternehmens erforderlich sind, um eines oder mehrere 

der ▌Abwicklungsziele zu erreichen, 

c) dass Gläubiger nicht dieselbe Behandlung wie Drittlandsgläubiger mit vergleichbaren 

Rechten im Rahmen des inländischen Abwicklungsverfahrens des Drittlands genießen 

würden, 

d) dass die Anerkennung oder Durchsetzung des Abwicklungsverfahrens eines Drittlands 

wesentliche haushaltspolitische Auswirkungen auf den Mitgliedstaat haben würde oder 

e) dass die Auswirkungen dieser Anerkennung oder Durchsetzung im Widerspruch zum 

nationalen Recht stehen würden. 
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Artikel 78 

Abwicklung von Unions-Zweigniederlassungen von Drittlandsunternehmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden über die erforderlichen 

Befugnisse verfügen, um in Bezug auf eine Unions-Zweigniederlassung eines 

Drittlandsunternehmens tätig werden zu können, wenn diese entweder keinem 

Abwicklungsverfahren von Drittländern unterliegt oder einem Abwicklungsverfahren von 

Drittländern unterliegt und einer der Umstände gemäß Artikel 77 zutrifft. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Artikel 48 auf die Ausübung dieser Befugnisse 

anwendbar ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Absatz 1 erforderlichen Befugnisse von 

Abwicklungsbehörden ausgeübt werden können, wenn die Abwicklungsbehörde der 

Auffassung ist, dass eine Maßnahme im öffentlichen Interesse erforderlich ist und wenn eine 

oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Unions-Zweigniederlassung eines Drittlandsunternehmens erfüllt nicht mehr oder 

erfüllt wahrscheinlich nicht die im nationalen Recht festgelegten Voraussetzungen für 

ihre Zulassung und die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit im betreffenden 

Mitgliedstaat, und es besteht keine Aussicht, dass eine Maßnahme der Privatwirtschaft, 

einer Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen Drittlands dafür sorgt, dass innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens die Anforderungen wieder erfüllt werden oder ein Ausfall 

der Zweigniederlassung verhindert wird. 
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b) Das Drittland-Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen ist nach 

Auffassung der Abwicklungsbehörde nicht in der Lage, nicht willens oder 

wahrscheinlich nicht in der Lage, seinen Verpflichtungen gegenüber Gläubigern in der 

Union oder den von der Zweigniederlassung eingegangenen oder verbuchten 

finanziellen Verpflichtungen, etwa Zahlungen an Versicherungsnehmer oder 

Begünstige, bei Fälligkeit nachzukommen, und die Abwicklungsbehörde geht davon 

aus, dass innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens kein Abwicklungs- oder 

Insolvenzverfahren von Drittländern in Bezug auf das betreffende Drittland-

Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen eingeleitet wurde oder wird. 

c) Die jeweilige Drittlandsbehörde hat ein Abwicklungsverfahren eines Drittlands in 

Bezug auf das Drittland-Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen 

eingeleitet oder hat die Abwicklungsbehörde von ihrer Absicht in Kenntnis gesetzt, ein 

solches Verfahren einzuleiten. 

(3) Trifft eine Abwicklungsbehörde eine unabhängige Maßnahme in Bezug auf eine 

Unionszweigstelle eines Drittlandsunternehmens, trägt sie dabei den ▌Abwicklungszielen 

Rechnung und trifft die Maßnahme im Einklang mit folgenden Grundsätzen und 

Anforderungen, soweit diese einschlägig sind: 

a) den in Artikel 22 festgelegten Grundsätzen; 

b) den Anforderungen hinsichtlich der Anwendung der in Titel III Kapitel II vorgesehenen 

Abwicklungsinstrumente. 
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Artikel 79 

Zusammenarbeit mit Drittlandsbehörden 

(1) Dieser Artikel gilt für die Zusammenarbeit mit einem Drittland, sofern und solange keine 

internationale Übereinkunft gemäß Artikel 75 Absatz 1 mit dem jeweiligen Drittland in Kraft 

tritt. Er gilt ferner nach dem Inkrafttreten einer solchen internationalen Übereinkunft ▌, 

insofern der Gegenstand des vorliegenden Artikels nicht durch eine solche Übereinkunft 

geregelt wird. 

(2) Die EIOPA kann rechtlich nicht bindende Rahmenkooperationsvereinbarungen mit den 

jeweiligen Drittlandsbehörden schließen. In den Rahmenkooperationsvereinbarungen werden 

die Verfahren und Modalitäten des Austauschs der erforderlichen Informationen und der 

Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden festgelegt im Hinblick auf die 

Wahrnehmung mehrerer oder aller folgenden Aufgaben und die Ausübung mehrerer oder aller 

folgenden Befugnisse in Bezug auf Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder 

Gruppen: 
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a) Ausarbeitung von Abwicklungsplänen im Einklang mit den Artikeln 9 bis 12 und 

vergleichbaren Anforderungen nach dem Recht der jeweiligen Drittländer; 

b) Bewertung der Abwicklungsfähigkeit solcher Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen und Gruppen im Einklang mit den Artikeln 13 und 14 

und vergleichbaren Anforderungen nach dem Recht der jeweiligen Drittländer; 

c) Ausübung der Befugnisse zum Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen für die 

Abwicklungsfähigkeit im Einklang mit den Artikeln 15 und 16 und etwaigen 

vergleichbaren Befugnissen nach dem Recht der jeweiligen Drittländer; 

d) Anwendung der Präventivmaßnahmen im Einklang mit Artikel 141 der 

Richtlinie 2009/138/EG und vergleichbarer Befugnisse nach dem Recht der jeweiligen 

Drittländer; 

e) Anwendung der ▌Abwicklungsinstrumente und Ausübung der Abwicklungsbefugnisse 

und vergleichbarer Befugnisse, die von den jeweiligen Drittlandsbehörden ausgeübt 

werden können. 
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(3) Die Aufsichts- oder Abwicklungsbehörden können gegebenenfalls mit einschlägigen 

Drittlandsbehörden Kooperationsvereinbarungen im Einklang mit der in Absatz 2 genannten 

EIOPA-Rahmenvereinbarung schließen. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die EIOPA über etwaige Kooperationsvereinbarungen, die 

Abwicklungsbehörden und Aufsichtsbehörden im Einklang mit diesem Artikel geschlossen 

haben. 

Artikel 80 

Austausch vertraulicher Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abwicklungsbehörden, Aufsichtsbehörden und 

zuständige Ministerien vertrauliche Informationen, einschließlich ▌präventiver 

Sanierungspläne, nur dann mit den jeweiligen Drittlandsbehörden austauschen, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Für die betreffenden Drittlandsbehörden gelten Anforderungen und Standards in Bezug 

auf die Wahrung des Berufsgeheimnisses, die nach Einschätzung aller betroffenen 

Behörden den Anforderungen des Artikels 66 mindestens gleichwertig sind. 

www.parlament.gv.at



 

 345 

b) Die Informationen sind für die jeweiligen Drittlandsbehörden erforderlich, um die ihnen 

nach nationalem Recht obliegenden Abwicklungsaufgaben, die den in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Funktionen vergleichbar sind, auszuüben, und sie werden – vorbehaltlich 

Buchstabe a – für keine anderen Zwecke verwendet. 

Für die Zwecke von Buchstabe a sind für die Behandlung und Übertragung der 

personenbezogenen Daten an Drittlandsbehörden die geltenden Datenschutzvorschriften der 

Union und das nationale Datenschutzrecht anwendbar, soweit die Weitergabe von 

Informationen personenbezogene Daten betrifft. 

(2) Aus einem anderen Mitgliedstaat stammende vertrauliche Informationen legen die 

Abwicklungsbehörden, Aufsichtsbehörden und zuständigen Ministerien nur dann den 

jeweiligen Drittlandsbehörden offen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, aus dem die Information stammt, 

(Ursprungsbehörde) stimmt der Offenlegung zu; 

b) die Information wird nur für die von der Ursprungsbehörde genehmigten Zwecke 

offengelegt. 
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Artikel 81 

Finanzierungsmechanismen 

(1) Jeder Mitgliedstaat richtet einen oder mehrere Finanzierungsmechanismen ein, um 

sicherzustellen, dass die Abwicklungsbehörde über angemessene Mittel in Form von im 

Voraus oder nachträglich von in diesem Mitgliedstaat zugelassenen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen und von Unions-Zweigniederlassungen von 

Drittlandunternehmen, die im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats ansässig sind, erhobenen 

Beiträgen oder einer Kombination davon verfügt, um mindestens die Auszahlung des 

Differenzbetrags an Anteilseigner, Versicherungsnehmer, Begünstigte, 

Anspruchsberechtigte oder andere Gläubiger gemäß Artikel 57 zu decken. 

Die Mitgliedstaaten können die Möglichkeit vorsehen, die in Unterabsatz 1 genannten 

Finanzierungsmechanismen auch zur Deckung anderer Kosten im Zusammenhang mit der 

Anwendung von Abwicklungsinstrumenten zu nutzen, soweit die Nutzung von 

Finanzierungsmechanismen für das Erreichen der Abwicklungsziele erforderlich ist. 

Die Mitgliedstaaten können für ihre Finanzierungsmechanismen unter Berücksichtigung 

der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates25 dieselbe 

Verwaltungsstruktur verwenden wie für ihre Sicherungssysteme. 

                                                
25 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 
30.4.2004, S. 1).  
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Nutzung von Finanzierungsmechanismen mit 

den in Artikel 22 genannten Grundsätzen im Einklang steht. 

(3) Übt das in Abwicklung befindliche Unternehmen seine Geschäftstätigkeit innerhalb der 

Union im Rahmen der Niederlassungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit aus, so wird 

der entsprechende Finanzierungsmechanismus des Mitgliedstaats, in dem das 

Unternehmen zugelassen ist, genutzt, um Anteilseigner, Versicherungsnehmer, 

Begünstigte, Anspruchsberechtigte oder andere Gläubiger gemäß Artikel 57 zu 

entschädigen. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der EIOPA die eingerichteten 

Finanzierungsmechanismen mit. 
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TITEL VI 

SANKTIONEN 

Artikel 82 

Verwaltungssanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Unbeschadet der in dieser Richtlinie und in der Richtlinie 2009/138/EG festgelegten 

Befugnisse von Abwicklungs- und Aufsichtsbehörden und des Rechts der Mitgliedstaaten, 

▌strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu verhängen, legen die Mitgliedstaaten Regeln 

für Verwaltungssanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen fest, die bei einem Verstoß 

gegen die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften Anwendung 

finden, und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese umgesetzt 

werden. 

Beschließt ein Mitgliedstaat, bei Verstößen, die dem nationalen Strafrecht unterliegen, keine 

Vorschriften für Verwaltungssanktionen oder andere Verwaltungsmaßnahmen festzulegen, 

teilt er der Kommission die einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften mit. 

Die vorgesehenen Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Falle eines Verstoßes gegen die Mitglieder des 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans und andere natürliche Personen, die dem 

nationalen Recht zufolge für den Verstoß verantwortlich sind, vorbehaltlich der im nationalen 

Recht festgelegten Bedingungen Verwaltungssanktionen oder andere 

Verwaltungsmaßnahmen verhängt werden können. 

(3) Die Befugnis zur Verhängung der in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen 

Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen obliegt je nach Verstoß den 

Abwicklungsbehörden oder den Aufsichtsbehörden. Die Abwicklungsbehörden und die 

Aufsichtsbehörden verfügen über alle für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 

erforderlichen Informationsbeschaffungs- und Ermittlungsbefugnisse. Um sicherzustellen, 

dass Verwaltungssanktionen oder andere Verwaltungsmaßnahmen zu den gewünschten 

Ergebnissen führen, arbeiten die Abwicklungsbehörden und Aufsichtsbehörden bei der 

Ausübung ihrer Sanktionsbefugnisse eng zusammen und koordinieren ihre Tätigkeit bei 

grenzübergreifenden Fällen. 
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(4) Die Abwicklungsbehörden und die Aufsichtsbehörden üben ihre Verwaltungsbefugnisse zur 

Verhängung von Sanktionen und anderer Verwaltungsmaßnahmen gemäß dieser Richtlinie 

und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften wie folgt aus: 

a) direkt; 

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden; 

c) unter ihrer Verantwortung durch Übertragung von Aufgaben an andere Behörden; 

d) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gegen Entscheidungen der Abwicklungsbehörden und 

Aufsichtsbehörden gemäß diesem Titel Rechtsmittel eingelegt werden können. 
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Artikel 83 

Spezifische Bestimmungen zu Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen in ihren Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

Verwaltungssanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen wenigstens für die folgenden 

Situationen vor: 

a) Verstoß gegen Artikel 5 oder 7, da es versäumt wurde, präventive Sanierungspläne und 

präventive Gruppensanierungspläne zu erstellen, fortzuschreiben und zu aktualisieren; 

b) Verstoß gegen Artikel 12, da es versäumt wurde, alle für die Entwicklung von 

Abwicklungsplänen erforderlichen Informationen bereitzustellen; 

c) Verstoß gegen Artikel 63 Absatz 1, da es vom Verwaltungs-, Management- oder 

Aufsichtsorgan ▌eines in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 

Unternehmens versäumt wurde, die Aufsichtsbehörde zu unterrichten, wenn ein solches 

Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den in Absatz 1 genannten Fällen zu den 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen, die verhängt 

werden können, wenigstens folgende Möglichkeiten gehören: 

a) eine öffentliche Bekanntgabe der natürlichen Person, ▌des in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmens, eines Mutterunternehmens an der Spitze 

oder einer anderen juristischen Person, die bzw. das für den Verstoß verantwortlich ist, 

und die Art des Verstoßes; 

b) eine Anordnung, wonach die verantwortliche natürliche oder juristische Person die 

Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat; 

c) ein vorübergehendes Verbot für ein Mitglied des Verwaltungs-, Management- oder 

Aufsichtsorgans oder der Geschäftsleitung des ▌in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis 

e genannten Unternehmens oder jede andere verantwortliche natürliche Person, ▌in 

einem in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten Unternehmen Aufgaben 

wahrzunehmen; 
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d) im Fall einer juristischen Person Geldbußen von bis zu 10 % des jährlichen 

Gesamtumsatzes der juristischen Person im vorangegangenen Geschäftsjahr; 

e) im Fall einer natürlichen Person Geldbußen von bis zu 5 000 000 EUR bzw. in den 

Mitgliedstaaten, in denen der Euro nicht die amtliche Währung ist, dem Gegenwert in 

der Landeswährung zum … [Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie]; 

f) Geldbußen in höchstens zweifacher Höhe des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, 

soweit sich dieser beziffern lässt. 

Bei juristischen Personen, die Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens sind, gilt als 

relevanter Umsatz für die Zwecke von Buchstabe d der konsolidierte jährliche Gesamtumsatz 

des Mutterunternehmens an der Spitze im vorangegangenen Geschäftsjahr. 
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Artikel 84 

Veröffentlichung von Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden und die Aufsichtsbehörden 

auf ihrer offiziellen Website mindestens alle rechtskräftigen Verwaltungssanktionen und 

anderen Verwaltungsmaßnahmen, die diese Behörden wegen eines Verstoßes gegen die zur 

Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften verhängen, umgehend 

öffentlich bekannt machen. Diese Bekanntmachung erfolgt unverzüglich, nachdem die 

betreffende natürliche oder juristische Person von der Verwaltungssanktion oder anderen 

Verwaltungsmaßnahme unterrichtet worden ist. Die Bekanntmachung beinhaltet 

Informationen zu Art und Charakter des Verstoßes sowie zur Identität der natürlichen oder 

juristischen Person, gegen die die Verwaltungssanktion oder andere Verwaltungsmaßnahme 

verhängt wurde. 

Wenn ein Mitgliedstaat die öffentliche Bekanntmachung angefochtener 

Verwaltungssanktionen und anderer Verwaltungsmaßnahmen zulässt, veröffentlichen die 

Abwicklungsbehörden und die Aufsichtsbehörden auf ihren offiziellen Websites unverzüglich 

Informationen über den Stand der jeweiligen Rechtsmittelverfahren und deren Ergebnisse. 
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(2) Ist die Abwicklungsbehörde oder Aufsichtsbehörde der Auffassung, dass die 

Bekanntmachung der Identität der juristischen Personen oder der Identität oder der 

personenbezogenen Daten natürlicher Personen einer einzelfallbezogenen Bewertung der 

Verhältnismäßigkeit der Bekanntmachung dieser Daten zufolge unverhältnismäßig wäre, oder 

würde eine solche Bekanntmachung die Stabilität der Finanzmärkte oder laufende 

Ermittlungen gefährden, so handelt die Abwicklungsbehörde oder die Aufsichtsbehörde wie 

folgt: 

a) die Veröffentlichung der Entscheidung zur Verhängung der Verwaltungssanktion oder 

anderer Verwaltungsmaßnahmen wird so lange aufgeschoben, bis die Gründe für diese 

Aufschiebung nicht mehr gegeben sind; 

b) die Entscheidung zur Verhängung der Verwaltungssanktion oder anderer 

Verwaltungsmaßnahmen wird im Einklang mit dem nationalen Recht in anonymer 

Fassung veröffentlicht, wenn diese anonyme Fassung einen wirksamen Schutz der 

betreffenden personenbezogenen Daten gewährleistet; 
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c) die Entscheidung zur Verhängung der Verwaltungssanktion oder anderer 

Verwaltungsmaßnahmen wird nicht veröffentlicht, wenn die Abwicklungsbehörde oder 

die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass eine Bekanntmachung gemäß 

Buchstabe a oder b nicht ausreichen würde, um Folgendes zu gewährleisten: 

i) die Stabilität der Finanzmärkte wird nicht gefährdet; 

ii) bei einer Bekanntmachung solcher Informationen im Falle von Maßnahmen, 

deren Bedeutung für gering befunden wird, ist die Verhältnismäßigkeit gewahrt. 

Die Abwicklungsbehörden und die Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass jede 

Bekanntmachung im Sinne dieses Artikels mindestens fünf Jahre lang nach der 

Veröffentlichung auf ihrer offiziellen Website zugänglich bleibt. Die in der Bekanntmachung 

enthaltenen personenbezogenen Daten werden nur so lange auf der offiziellen Website der 

Abwicklungsbehörde oder der Aufsichtsbehörde geführt, wie dies im Einklang mit den 

anwendbaren Datenschutzvorschriften erforderlich ist. 
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Artikel 85 

Betrieb einer zentralen Datenbank durch die EIOPA 

(1) Die Abwicklungsbehörden und die Aufsichtsbehörden unterrichten die EIOPA unter 

Einhaltung des Berufsgeheimnisses nach Artikel 66 über alle Verwaltungssanktionen und 

anderen Verwaltungsmaßnahmen, die sie gemäß Artikel 83 verhängt haben, sowie über den 

Stand der jeweiligen Rechtsmittelverfahren und deren Ergebnisse. 

Die EIOPA betreibt und aktualisiert eine zentrale Datenbank der ihr von den 

Abwicklungsbehörden gemeldeten Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen, deren 

alleiniger Zweck es ist, den Informationsaustausch zwischen den Abwicklungsbehörden zu 

ermöglichen, und auf die ausschließlich die Abwicklungsbehörden zugreifen können. 

Die EIOPA betreibt und aktualisiert eine zentrale Datenbank der ihr von den 

Aufsichtsbehörden gemeldeten Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen, deren 

alleiniger Zweck es ist, den Informationsaustausch zwischen den Aufsichtsbehörden zu 

ermöglichen, und auf die ausschließlich die Aufsichtsbehörden zugreifen können. 
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(2) Die EIOPA betreibt und aktualisiert eine Website mit folgenden Informationen oder Links zu 

diesen Informationen: 

a) Bekanntmachung der Sanktionen der einzelnen Abwicklungsbehörden; 

b) Bekanntmachung der Sanktionen der einzelnen Aufsichtsbehörden nach Artikel 84; 

c) Zeitraum, für den die Sanktionen der einzelnen Mitgliedstaaten veröffentlicht sind. 

Artikel 86 

Wirksame Anwendung von Sanktionen und Ausübung der Sanktionsbefugnisse durch die 

Aufsichtsbehörden und die Abwicklungsbehörden 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden und die Abwicklungsbehörden bei 

der Festlegung der Art der Verwaltungssanktionen oder anderen Verwaltungsmaßnahmen und der 

Höhe der Geldbußen allen maßgeblichen Umständen Rechnung tragen, gegebenenfalls 

einschließlich 

a) der Schwere und der Dauer des Verstoßes; 
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b) des Grads an Verantwortung der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person; 

c) der Finanzkraft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person; 

d) der Höhe der von der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person erzielten Gewinne 

oder verhinderten Verluste, sofern sich diese Gewinne oder Verluste beziffern lassen; 

e) der Verluste, die Dritten, einschließlich Versicherungsnehmern, durch den Verstoß entstanden 

sind, soweit sich diese beziffern lassen; 

f) der Bereitschaft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person zur 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und der Abwicklungsbehörde; 

g) früherer Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person. 

Für die Zwecke von Buchstabe c umfassen die Indikatoren für die Finanzkraft einer natürlichen 

oder juristischen Person den Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person oder die 

Jahreseinkünfte der verantwortlichen natürlichen Person. 
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TITEL VII 

ÄNDERUNGEN DER RICHTLINIEN 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU, 

(EU) 2017/1132 UND DER VERORDNUNGEN (EU) Nr. 1094/2010, (EU) Nr. 648/2012, (EU) 

Nr. 806/2014 UND (EU) 2017/1129 

▌ 
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Artikel 87 

Änderung der Richtlinie 2002/47/EG 

Die Richtlinie 2002/47/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Artikel 4 bis 7 dieser Richtlinie gelten nicht für Beschränkungen der Durchsetzung 

von Sicherheitsvereinbarungen oder Beschränkungen der Wirksamkeit von 

Finanzsicherheitsvereinbarungen in Form eines beschränkten dinglichen Rechts, 

Glattstellungs-Saldierungsvereinbarungen oder Aufrechnungsvereinbarungen, die 

aufgrund des Titels IV Kapitel V bzw. Kapitel VI der Richtlinie 2014/59/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates* oder des Titels V Kapitel III Abschnitt 3 bzw. 

Kapitel IV der Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates** 

oder des Titels III Kapitel III Abschnitt 4 bzw. Kapitel IV der Richtlinie (EU) …/… des 

Europäischen Parlaments und des Rates***  auferlegt werden, oder für vergleichbare 

Beschränkungen, die durch ähnliche Befugnisse im Recht eines Mitgliedstaats auferlegt 

werden, damit Einrichtungen gemäß Absatz 2 Buchstabe d, für die mindestens den in 

Titel IV Kapitel VII der Richtlinie 2014/59/EU und in Titel V Kapitel V der 

Verordnung (EU) 2021/23 genannten Garantien gleichwertige Sicherheiten vorgesehen 

sind, ordentlich aufgelöst werden können. 

____________________ 

                                                
 ABl.: Bitte in den Text die Nummer der vorliegenden Richtlinie einfügen und die Fußnote 

durch die entsprechende Nummer, das Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle 
ergänzen. 
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* Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/
EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 190). 

** Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2020 über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler 
Gegenparteien und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) 
Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2015/2365 und der 
Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 2017/1132 
(ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1). 

*** Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. L … 
ELI: …).“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:22;Day:22;Month:1;Year:2021;Page:1&comp=


 

 363 

2. Artikel 9a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9a 

Richtlinie 2008/48/EG, Richtlinie 2014/59/EU, Verordnung (EU) 2021/23 und Richtlinie 

(EU) …/…  

Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Richtlinie 2008/48/EG, der Richtlinie 2014/59/EU, der 

Verordnung (EU) 2021/23 und der Richtlinie (EU) …/…+.“ 

                                                
 ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS …/… 

(2021/0296(COD)) einfügen. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/48;Year2:2008;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0296;Code:COD&comp=0296%7C2021%7C
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Artikel 88 

Änderung der Richtlinie 2004/25/EG 

▌Artikel 4 Absatz 5 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2004/25/EG erhält folgende Fassung: 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Artikel 5 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie im Falle einer 

Anwendung von in Titel IV der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates*, in Titel V der Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates** oder 

in Titel III der Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates***  vorgesehenen 

Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen und -mechanismen nicht angewandt wird. 

____________________ 

* Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2
012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 190). 

** Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2020 über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler 
Gegenparteien und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012, 
(EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2015/2365 und der 
Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 2017/1132 
(ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1). 

*** Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. …).“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS …/… (2021/0296(COD)) 

enthaltenen Richtlinie in den Text einfügen und die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle der Richtlinie in die Fußnote einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:22;Day:22;Month:1;Year:2021;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0296;Code:COD&comp=0296%7C2021%7C
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Artikel 89 

Änderung der Richtlinie 2007/36/EG 

Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 2007/36/EG erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die vorliegende Richtlinie im Falle einer Anwendung 

von in Titel IV der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates*, in 

Titel V der Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates** oder in 

Titel III der Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates***  

vorgesehenen Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen und -mechanismen nicht angewandt 

wird. 

____________________ 

* Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2
012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 190). 

** Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2020 über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler 
Gegenparteien und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012, 
(EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2015/2365 und der 
Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 2017/1132 
(ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1). 

*** Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. …).“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS …/… (2021/0296(COD)) 

enthaltenen Richtlinie in den Text einfügen und die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle der Richtlinie in die Fußnote einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:22;Day:22;Month:1;Year:2021;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0296;Code:COD&comp=0296%7C2021%7C
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Artikel 90 

Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 

Die Richtlinie (EU) 2017/1132 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 84 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Artikel 49, Artikel 58 Absatz 1, Artikel 68 

Absätze 1, 2 und 3, Artikel 70 Absatz 2 Unterabsatz 1, die Artikel 72 bis 75 und die 

Artikel 79, 80 und 81 der vorliegenden Richtlinie im Fall einer Anwendung der in 

Titel IV der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates*, in 

Titel V der Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates** 

oder in Titel III der Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates*** . vorgesehenen Abwicklungsinstrumente, -befugnisse und -mechanismen nicht 

angewandt werden. 

____________________ 

* Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/
EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 190). 

** Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2020 über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler 
Gegenparteien und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) 
Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2015/2365 und der 
Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 2017/1132 
(ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1). 

*** Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. …).“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS …/… (2021/0296(COD)) 

enthaltenen Richtlinie in den Text einfügen und die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle der Richtlinie in die Fußnote einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/23;Year2:2021;Nr2:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:22;Day:22;Month:1;Year:2021;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0296;Code:COD&comp=0296%7C2021%7C
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2. Artikel 86a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Gesellschaft ist Gegenstand von in Titel IV der Richtlinie 2014/59/EU, in 

Titel V der Verordnung (EU) 2021/23 oder in Titel III der Richtlinie (EU) …/…+ 

vorgesehenen Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen und -mechanismen.“ 

b) Absatz 4 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Krisenpräventionsmaßnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 101 der 

Richtlinie 2014/59/EU, Artikel 2 Nummer 48 der Verordnung (EU) 2021/23 oder 

Artikel 2 ▌Nummer 79 der Richtlinie (EU) …/…+.“ 

3. Artikel 87 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass das vorliegende Kapitel nicht auf Gesellschaften 

angewandt wird, die Gegenstand einer Anwendung der in Titel IV der 

Richtlinie 2014/59/EU, in Titel V der Verordnung (EU) 2021/23 oder in Titel III der 

Richtlinie (EU) …/…+ vorgesehenen Abwicklungsinstrumente, -befugnisse und -

mechanismen sind.“ 
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4. Artikel 120 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Gesellschaft ist Gegenstand von in Titel IV der Richtlinie 2014/59/EU, in 

Titel V der Verordnung (EU) 2021/23 oder in Titel III der Richtlinie (EU) …/…+ 

vorgesehenen Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen und -mechanismen.“ 

b) Absatz 5 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Krisenpräventionsmaßnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 101 der 

Richtlinie 2014/59/EU oder gemäß Artikel 2 Nummer 48 der Verordnung 

(EU) 2021/23 oder gemäß Artikel 2 Nummer 79 der Richtlinie (EU) …/…+.“ 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
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5. Artikel 160a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Gesellschaft ist Gegenstand von in Titel IV der Richtlinie 2014/59/EU, in 

Titel V der Verordnung (EU) 2021/23 oder in Titel III der Richtlinie (EU) …/…+ 

vorgesehenen Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen und -mechanismen.“ 

b) Absatz 5 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Krisenpräventionsmaßnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 101 der 

Richtlinie 2014/59/EU oder gemäß Artikel 2 Nummer 48 der Verordnung 

(EU) 2021/23 oder gemäß Artikel 2 Nummer 79 der Richtlinie (EU) …/…+.“ 
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Artikel 91 

Änderung der Richtlinie 2014/59/EU 

Die Richtlinie 2014/59/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Absatz 1 werden folgende Nummern angefügt: 

„110. ‚für die Abwicklung von Versicherungsunternehmen zuständige Behörde‘ eine 

Abwicklungsbehörde im Sinne von Artikel 2 Nummer 12 der Richtlinie (EU) …/… 

des Europäischen Parlaments und des Rates* ; 

111. ‚Versicherungsaufsichtsbehörde‘ eine Aufsichtsbehörde im Sinne von Artikel 13 

Nummer 10 der Richtlinie (EU) 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates**; 

112. ‚Finanzkonglomerat‘ ein Finanzkonglomerat im Sinne von Artikel 2 Nummer 14 der 

Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates***; 

________________ 

* Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. L 
…). 

** Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

*** Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und 
zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 
93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 035 vom 11.02.2003, S. 1).“ 

2. In Artikel 7 Absatz 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e) die betreffende für die Abwicklung von Versicherungsunternehmen zuständige 

Behörde und die betreffende Versicherungsaufsichtsbehörde, wenn es sich bei der 

Gruppe als Ganzes um ein Finanzkonglomerat handelt oder ein Institut innerhalb der 

Gruppe Teil eines Finanzkonglomerats ist.“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS …/… (2021/0296(COD)) 

enthaltenen Richtlinie in den Text einfügen und die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle der Richtlinie in die Fußnote einfügen. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/12/EG;Year:2000;Nr:12&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0296;Code:COD&comp=0296%7C2021%7C
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3. In Artikel 14 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Handelt es sich bei dem Institut oder dem Unternehmen oder der Gruppe um ein 

Finanzkonglomerat oder ist das Institut oder das Unternehmen oder die Gruppe Teil 

eines Finanzkonglomerats, so übermittelt die Abwicklungsbehörde oder die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde die Abwicklungspläne oder 

Gruppenabwicklungspläne auch an die betreffende für die Abwicklung von 

Versicherungsunternehmen zuständige Behörde und die betreffende 

Versicherungsaufsichtsbehörde.“ 

4. In Artikel 81 Absatz 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„l) den betreffenden Versicherungsaufsichtsbehörden und den betreffenden für die 

Abwicklung von Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden, sofern das 

Institut oder das Unternehmen Teil eines Finanzkonglomerats ist.“ 

5. In Artikel 83 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„l) die betreffenden Versicherungsaufsichtsbehörden und die betreffenden für die 

Abwicklung von Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden, sofern das in 

Abwicklung befindliche Institut Teil eines Finanzkonglomerats ist.“ 
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6. In Artikel 84 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„n) auf der Grundlage dieses Kapitels informierte oder unterrichtete 

Versicherungsaufsichtsbehörden und für die Abwicklung von 

Versicherungsunternehmen zuständige Behörden.“ 

7. In Artikel 88 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(3a) Handelt es sich bei dem Institut oder dem Unternehmen oder der Gruppe um ein 

Finanzkonglomerat oder ist das Institut oder das Unternehmen oder die Gruppe Teil 

eines Finanzkonglomerats, so werden die betreffenden für die Abwicklung von 

Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden eingeladen, als Beobachter am 

Abwicklungskollegium teilzunehmen, sofern diese Behörden 

Geheimhaltungspflichten unterliegen, die nach Auffassung der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde den in Artikel 90 festgelegten 

Anforderungen gleichwertig sind.“ 
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Artikel 92 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Nummer 2 Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) Aufsichtsbehörden im Sinne von Artikel 13 Nummer 10 der Richtlinie 2009/138/EG, 

Abwicklungsbehörden im Sinne von Artikel 2 Nummer 12 der Richtlinie (EU) …/… 

des Europäischen Parlaments und des Rates*  und zuständige Behörden im Sinne von 

Artikel 6 Nummer 8 der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und 

des Rates** und gemäß der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und 

des Rates***; 

__________________ 

* Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. …). 
** Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 

*** Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19).“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS …/… (2021/0296(COD)) 

enthaltenen Richtlinie in den Text einfügen und die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle der Richtlinie in die Fußnote einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
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2. In Artikel 40 Absatz 6 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke des Tätigwerdens im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) …/…  kann 

das in Absatz 1 Buchstabe b genannte Mitglied des Rates der Aufseher gegebenenfalls von 

einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Abwicklungsbehörde des jeweiligen 

Mitgliedstaats begleitet werden. 

Artikel 93 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

In Artikel 81 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„r) den gemäß Artikel 3 der Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates* + 

benannten Abwicklungsbehörden. 

__________________ 

* Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. …).“ 

                                                
 ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS …/… 

(2021/0296(COD)) einfügen.“ 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS …/… (2021/0296(COD)) 

enthaltenen Richtlinie in den Text einfügen und die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle der Richtlinie in die Fußnote einfügen. 
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Artikel 94 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

Artikel 88 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 erhält folgende Fassung: 

„(6) Mit diesem Artikel wird es dem Ausschuss, dem Rat, der Kommission, der EZB, den 

nationalen Abwicklungsbehörden oder den nationalen zuständigen Behörden 

einschließlich ihrer Bediensteten und Sachverständigen nicht untersagt, zum Zweck der 

Planung oder Durchführung einer Abwicklungsmaßnahme Informationen untereinander 

und mit zuständigen Ministerien, Zentralbanken, Einlagensicherungssystemen, 

Anlegerentschädigungssystemen, den für das reguläre Insolvenzverfahren zuständigen 

Behörden, den für die Abwicklung von Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden, 

Versicherungsaufsichtsbehörden, Abwicklungsbehörden und zuständigen Behörden nicht 

teilnehmender Mitgliedstaaten, der EBA oder vorbehaltlich Artikel 33 der vorliegenden 

Verordnung mit Drittlandsbehörden, die ähnliche Aufgaben wie Abwicklungsbehörden 

wahrnehmen, oder vorbehaltlich strenger Vertraulichkeitsanforderungen mit einem 

potenziellen Erwerber auszutauschen.“ 
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Artikel 95 

Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 

Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/1129 erhält folgende Fassung: 

„c) Wertpapiere, die aus der Umwandlung oder dem Tausch anderer Wertpapiere, Eigenmittel 

oder anrechnungsfähiger Verbindlichkeiten durch eine Abwicklungsbehörde aufgrund der 

Ausübung einer Befugnis gemäß Artikel 53 Absatz 2, Artikel 59 Absatz 2 oder Artikel 63 

Absatz 1 oder 2 der Richtlinie 2014/59/EU oder der Ausübung einer Befugnis nach 

Artikel 39 Absatz 2 oder Artikel 42 Absatz 1 oder 2 der Richtlinie (EU) .../... des 

Europäischen Parlaments und des Rates*  resultieren; 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS …/… (2021/0296(COD)) 

enthaltenen Richtlinie in den Text einfügen und die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle der Richtlinie in die Fußnote einfügen.“ 
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TITEL VIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 96 

Abwicklungsausschuss der EIOPA 

(1) Die EIOPA setzt für die Vorbereitung von EIOPA-Beschlüssen gemäß Artikel 44 der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 einschließlich der Beschlüsse zu Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards und Entwürfen technischer Durchführungsstandards für die Aufgaben, 

die den Abwicklungsbehörden im Einklang mit dieser Richtlinie übertragen werden, einen 

ständigen internen Ausschuss gemäß Artikel 41 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 ein. Ein 

solcher interner Ausschuss setzt sich aus den in Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie 

genannten Abwicklungsbehörden zusammen. 

(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie arbeitet die EIOPA mit der EBA und der ESMA im Rahmen 

des durch Artikel 54 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 geschaffenen Gemeinsamen 

Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden zusammen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 378 

(3) Für die Zwecke dieser Richtlinie stellt die EIOPA sicher, dass der Abwicklungsausschuss von 

anderen in der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 genannten Aufgabenbereichen 

organisatorisch getrennt ist. Der Abwicklungsausschuss trägt zur Ausarbeitung und 

Koordinierung von Abwicklungsplänen bei und konzipiert Verfahren für die Abwicklung in 

Artikel 1 Absatz 1 genannter Unternehmen, die ausfallen. 

Artikel 97 

Zusammenarbeit mit der EIOPA 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichts- und Abwicklungsbehörden für die 

Zwecke dieser Richtlinie nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 mit der EIOPA 

zusammenarbeiten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichts- und Abwicklungsbehörden der EIOPA 

gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 unverzüglich alle für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. 
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Artikel 98 

Sicherungssysteme für Versicherungen 

Bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] legt die Kommission nach 

Konsultation der EIOPA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem 

die Angemessenheit gemeinsamer Mindeststandards für Sicherungssysteme für Versicherungen 

in der Union bewertet wird. Der Bericht enthält mindestens 

a) eine Bewertung des aktuellen Stands der Sicherungssysteme für Versicherungen in den 

Mitgliedstaaten (Abdeckungsniveau, Art der abgedeckten Versicherungen, Auslöser); 

b) eine Analyse der politischen Optionen, einschließlich der verschiedenen Möglichkeiten, wie 

die Sicherungssysteme für Versicherungen für die Fortführung oder Liquidierung von 

Versicherungspolicen genutzt werden können, wobei den Unterschieden zwischen den 

Versicherungsprodukten verschiedener Mitgliedstaaten gebührend Rechnung zu tragen ist; 

c) eine Bewertung der Notwendigkeit, die erforderlichen Maßnahmen zur Einführung einer 

Mindestgrundlage für Sicherungssysteme für Versicherungen in der gesamten Union 

einzuführen und diese gegebenenfalls darzulegen. 

▌  

Der Bericht wird erforderlichenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet. 
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Artikel 99 

Überprüfung 

Bis zum … [60 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] legt die Kommission nach 

Konsultation der EIOPA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Anwendung dieser Richtlinie vor. Der Bericht enthält insbesondere 

a) eine Bewertung, ob und in welchem Umfang die Ziele der vorliegenden Richtlinie in Bezug 

auf das Funktionieren des Binnenmarkts und die Stärkung des Finanzsystems in der 

Union vor dem Hintergrund der Markt- und Wirtschaftsentwicklungen erreicht wurden; 

b) eine Bewertung des Stands der Abwicklungsfinanzierungsmechanismen; 

▌  

c) eine Bewertung, ob es notwendig ist, harmonisierte Mindestdefinitionen in Bezug auf das 

Niveau der abgedeckten Policen und die berücksichtigungsfähigen Anspruchsberechtigten 

und Policen einzuführen und gegebenenfalls die erforderlichen Schritte darzulegen; 
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d) eine Analyse der Erfahrungen mit dem Informationsaustausch zwischen den für die 

Beaufsichtigung oder Abwicklung von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen und Kreditinstituten zuständigen Behörden, falls das in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e genannte Unternehmen Teil eines 

Finanzkonglomerats ist; 

e) eine Bewertung der Durchführbarkeit und der Voraussetzungen dafür, 

Finanzkonglomeraten zu gestatten, einen einzigen (präventiven) Gruppensanierungsplan 

für das gesamte Konglomerat zu erstellen, und Abwicklungsbehörden zu gestatten, für das 

gesamte Finanzkonglomerat einen einzigen Gruppenabwicklungsplan auszuarbeiten; 

f) eine Analyse der Vorteile einer weiteren Harmonisierung des Rahmens für das 

Krisenmanagement für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen. 

▌  

Der Bericht wird erforderlichenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet. 
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Artikel 100 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am … [24 Monate nach 

Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie] die Maßnahmen, die erforderlich sind, um 

Artikel 1 bis 91, Artikel 96 und Artikel 97 dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die 

Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Die Artikel 92 und 95 sind jedoch in allen ihren 

Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. ▌ 

Sie wenden diese Maßnahmen ab dem ... [24 Monate und einen Tag nach Inkrafttreten der 

vorliegenden Richtlinie] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

▌ 
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Artikel 101 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Die Artikel 92 bis 95 gelten ab dem … [24 Monate und einen Tag nach Inkrafttreten der 

vorliegenden Richtlinie]. 

Artikel 102 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

Dimensionen der Abwicklungsfähigkeit 

Bei der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit prüfen die Abwicklungsbehörden und die für 

die Gruppenabwicklung zuständigen Behörden unter Berücksichtigung der Art, des 

Umfangs und der Komplexität des Unternehmens die folgenden Dimensionen: 

1. Operative Kontinuität 

a) das Ausmaß, in dem alle relevanten internen und externen, finanziellen und 

operationellen wechselseitigen Abhängigkeiten unter Bezugnahme auf alle 

relevanten Dienste und Funktionen, einschließlich des Personals, ermittelt und 

Rechtsträgern, kritischen Funktionen, Kerngeschäftsbereichen und damit 

verbundenen vertraglichen Vereinbarungen zugeordnet wurden; 

b) das Ausmaß, in dem angemessene operationelle Vorkehrungen getroffen 

wurden, um die Kontinuität der relevanten Dienste, die für die Erhaltung 

kritischer Funktionen erforderlich sind, und der Kerngeschäftsbereiche, die für 

die wirksame Umsetzung der Abwicklungsmaßnahme und etwaiger daraus 

resultierender Umstrukturierungen erforderlich sind, zu gewährleisten, 

insbesondere durch Erleichterung möglicher Übertragungen von 

Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten, Rollen und Mitarbeitern; 
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c) das Ausmaß, in dem die Risiken für die operative Kontinuität bei der 

Abwicklung umfassend bewertet wurden, einschließlich qualitativer und 

quantitativer Informationen, die es ermöglichen, den kritischen Charakter 

relevanter Dienste zu ermitteln, einschließlich der Auswirkungen der 

Unterbrechung oder Einstellung relevanter Dienste bei der Abwicklung und 

ihrer Substituierbarkeit; 

d) das Ausmaß, in dem die Risiken für die operative Kontinuität wirksam 

gemindert wurden, und das Vorhandensein von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Abwicklungsvorsorge, auch im Hinblick auf die Durchsetzung von 

Kontinuitätsmaßnahmen mit externen Drittanbietern relevanter Dienste; 

2. Zugang zu Finanzmarktinfrastrukturen 

das Ausmaß, in dem Unternehmen oder Gruppen die erforderlichen Verfahren und 

Modalitäten festgelegt haben, um vor, während und nach der Abwicklung den 

Zugang zu Finanzmarktinfrastrukturen und zu Zahlungs-, Clearing-, Abrechnungs- 

und Verwahrungsdiensten, die von Intermediären erbracht werden, 

aufrechtzuerhalten; 
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3. Trennbarkeit 

a) das Ausmaß, in dem Unternehmen oder Gruppen Quellen übermäßiger 

Komplexität ihrer Struktur und ihrer Informationssysteme ermittelt, verringert 

und erforderlichenfalls beseitigt haben, die ein Risiko für die Durchführung 

der Abwicklungsmaßnahme darstellen, insbesondere mit dem Ziel, die 

Trennung und Übertragung von kritischen Funktionen und 

Kerngeschäftsbereichen zu erleichtern; 

b) das Ausmaß, in dem ein Empfänger oder Erwerber für das Portfolio oder die 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens zur Verfügung steht; 

4. Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität 

a) das Ausmaß, in dem eine Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität 

besteht, und die Bewertung, ob diese Kapazität für die Umsetzung des 

Abwicklungsplans ausreicht, einschließlich der Verfügbarkeit von 

Sicherungssystemen für Versicherungen oder Finanzierungsmechanismen und 

der Glaubwürdigkeit, dass der Inhaber der Verlustausgleichsfähigkeit in der 

Lage sein wird, Verluste auszugleichen; 

b) das Ausmaß, in dem angemessene Vorkehrungen zur Gewährleistung der 

grenzüberschreitenden Anerkennung und Wirksamkeit von 

Abwicklungsmaßnahmen bestehen; 
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c) das Ausmaß, in dem angemessene Governance-Regelungen, interne Prozesse 

und Management-Informationssysteme vorhanden sind, um die operative 

Durchführung der Herabschreibung oder Umwandlung, einschließlich der 

Übertragung von Portfolios, zu unterstützen; 

5. Liquidität und Finanzierung im Abwicklungsfall 

a) das Ausmaß, in dem das Geschäftsmodell des Unternehmens oder der Gruppe 

zu einem Liquiditätsbedarf bei der Abwicklung führen kann; 

b) das Ausmaß, in dem Prozesse und Kapazitäten i) zur Schätzung des Liquiditäts- 

und Finanzierungsbedarfs für die Umsetzung der Abwicklungsstrategie, ii) zur 

Messung und Meldung der Liquidität bei der Abwicklung und iii) zur 

Ermittlung und Mobilisierung verfügbarer Sicherheiten vorhanden sind, die für 

die Beschaffung von Finanzmitteln während und nach der Abwicklung genutzt 

werden können; 

6. Informationssysteme und Datenanforderungen 

das Ausmaß, in dem Unternehmen oder Gruppen über angemessene Management-

Informationssysteme, Bewertungskapazitäten und technologische Infrastruktur 

verfügen, um die Informationen bereitzustellen, die für i) die Entwicklung und 

Aktualisierung von Abwicklungsplänen, ii) die Durchführung einer fairen, 

vorsichtigen und realistischen Bewertung und iii) die wirksame Anwendung von 

Abwicklungsmaßnahmen, auch unter sich rasch ändernden Bedingungen, 

erforderlich sind; 
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7. Informationsaustausch 

das Ausmaß, in dem Unternehmen oder Gruppen über Kommunikationspläne zur 

Gewährleistung einer rechtzeitigen, robusten und kohärenten Kommunikation mit 

den einschlägigen Interessenträgern und zur Unterstützung der Umsetzung der 

Abwicklungsmaßnahme sowie über Governance-Regelungen zur Gewährleistung 

einer wirksamen Durchführung dieser Pläne verfügen; 

8. Governance 

das Ausmaß, in dem robuste Governance-Prozesse bestehen, die die Vorbereitung 

und Umsetzung der Abwicklungsmaßnahme erleichtern, einschließlich i) einer 

zeitnahen Bereitstellung präziser relevanter Informationen auf regelmäßiger und Ad-

hoc-Basis, ii) einer wirksamen Aufsicht während der Abwicklungsplanung und im 

Krisenfall und iii) einer effizienten Entscheidungsfindung zum Zeitpunkt der 

Abwicklung; 
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9. Glaubwürdigkeit und Auswirkungen 

a) das Ausmaß, in dem die Abwicklungsmaßnahme den Abwicklungszielen 

entspricht und glaubwürdig ist, einschließlich der Bewertung der 

wahrscheinlichen Auswirkungen auf Versicherungsnehmer, Gläubiger, 

Gegenparteien und Beschäftigte; 

b) das Ausmaß, in dem die Auswirkungen der Abwicklung des Unternehmens oder 

der Gruppe auf die Realwirtschaft oder die Finanzstabilität angemessen 

bewertet werden können und eine Ansteckung eingedämmt werden kann, wobei 

mögliche Maßnahmen, die Drittlandsbehörden ergreifen können, zu 

berücksichtigen sind; 

c) das Ausmaß, in dem Regelungen und Mittel vorhanden sind, die die 

Abwicklung von Gruppen erleichtern könnten, deren Tochterunternehmen in 

verschiedenen Rechtsordnungen niedergelassen sind. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0295
Änderung der Richtlinie „Solvabilität II“
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2009/138/EG im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit, die 
Aufsichtsqualität, die Berichterstattung, langfristige Garantien, makroprudenzielle 
Instrumente, Nachhaltigkeitsrisiken, die Gruppenaufsicht und die grenzüberschreitende 
Aufsicht (COM(2021)0581 – C9-0367/2021 – 2021/0295(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0581),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0367/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Februar 20221,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 24. Januar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0256/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;
                                               
1 ABl. C 275 vom 18.7.2022, S. 45.
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0295 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2009/138/EG im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit, die 
Aufsichtsqualität, die Berichterstattung, langfristige Garantien, makroprudenzielle 
Instrumente, Nachhaltigkeitsrisiken, die Gruppenaufsicht und die grenzüberschreitende 
Aufsicht und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG und 2013/34/EU* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 53 

Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 275 vom 18.7.2022, S. 45. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates3 wurden 

risikobasiertere und harmonisiertere Aufsichtsregeln für den Versicherungs- und 

Rückversicherungssektor eingeführt. Für einige Bestimmungen jener Richtlinie gelten 

Überprüfungsklauseln. Die Anwendung jener Richtlinie hat wesentlich dazu beigetragen, 

das Finanzsystem in der Union zu stärken, und hat die Widerstandsfähigkeit von 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gegenüber einer Vielzahl von Risiken 

erhöht. Auch wenn die genannte Richtlinie sehr umfassend ist, erfasst sie doch nicht alle 

ermittelten Schwachstellen, die sich auf Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen auswirken. 

(2) Die COVID-19-Pandemie hat enorme sozioökonomische Schäden verursacht, weswegen 

die EU-Wirtschaft eine nachhaltige, inklusive und faire Erholung braucht. Auch die 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 

sind noch nicht absehbar. Damit ist die Arbeit an den politischen Prioritäten der Union 

noch dringlicher geworden, insbesondere um sicherzustellen, dass die Wirtschaft im 

Dienste des Menschen steht, und um die Ziele des europäischen Grünen Deals zu 

erreichen. Der Versicherungs- und Rückversicherungssektor kann private 

Finanzierungsquellen für europäische Unternehmen bereitstellen und die Wirtschaft 

widerstandsfähiger machen, indem er Schutz vor einer breiten Palette von Risiken bietet. 

Mit dieser zweifachen Rolle hat der Sektor großes Potenzial, zur Verwirklichung der 

Prioritäten der Union beizutragen. 

                                                
3 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 
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(3) Wie in der Mitteilung der Kommission „Eine Kapitalmarktunion für die Menschen und 

Unternehmen“ vom 24. September 2020 betont wurde, werden Anreize für verstärkte 

langfristige Investitionen institutioneller Anleger dazu beitragen, dass die 

Eigenkapitalfinanzierung im Unternehmenssektor wieder stärker an Bedeutung gewinnt. 

Damit Versicherer leichter zur Finanzierung der wirtschaftlichen Erholung der Union 

beitragen können, sollte der Aufsichtsrahmen so angepasst werden, dass er der 

Langfristigkeit des Versicherungsgeschäfts besser Rechnung trägt. Insbesondere sollten bei 

der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel Erleichterungen 

in Bezug auf die Möglichkeit geschaffen werden, bei Eigenkapitalanlagen, die mit einer 

langfristigen Perspektive gehalten werden, einen günstigeren Standardparameter 

anzuwenden, sofern die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen solide und 

robuste Kriterien erfüllen, die den Schutz der Versicherungsnehmer und die 

Finanzstabilität gewährleisten. Diese Kriterien sollten sicherstellen, dass die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen selbst unter angespannten 

Marktbedingungen nicht gezwungen sind, Aktien, die langfristig gehalten werden sollen, 

zu verkaufen. Da Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen über ein breites 

Spektrum an Risikomanagementinstrumenten verfügen, um solche Zwangsverkäufe zu 

vermeiden, sollten die Kriterien dieser Vielfalt Rechnung tragen und keine rechtliche 

oder vertragliche Zweckbindung langfristiger Anlagevermögenswerte vorschreiben, 

damit die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen von dem günstigeren 

Standardparameter für Beteiligungsinvestitionen profitieren können. Schließlich sollte 

die Leitung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens in schriftlicher 

Form eine Mindesthaltedauer für Aktien zusichern und nachweisen, dass das 

Unternehmen in der Lage ist, das Portfolio während dieser Haltedauer zu erhalten. 
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(4) Anpassungen, die der Langfristigkeit des Versicherungsgeschäfts besser Rechnung 

tragen, könnten dazu führen, dass infolge geringerer Solvenzkapitalanforderungen 

mehr freies Kapital zur Verfügung steht. In einem solchen Fall sollten Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen erwägen, freigesetztes Kapital nicht für 

Ausschüttungen an Anteilseigner oder Management-Boni zu verwenden, sondern sich 

darum zu bemühen, es in produktive Investitionen in die Realwirtschaft zu lenken, um 

so die wirtschaftliche Erholung und die allgemeinen politischen Ziele der Union zu 

unterstützen. 

(5) Versicherern und Rückversicherern steht es frei, überall in der Welt zu investieren; sie 

müssen sich nicht auf die Union beschränken. Investitionen in Drittländern können 

auch Maßnahmen der Union oder der Mitgliedstaaten im Bereich der allgemeinen 

Entwicklungshilfe zuträglich sein. Daher sollten Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen sicherstellen, dass ihre Anlagepolitik den Zielen der 

aktuellen EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke und der 

Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates4 in Bezug auf 

Drittländer mit hohem Risiko Rechnung trägt. 

                                                
4 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 
Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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(6) In ihrer Mitteilung zum europäischen Grünen Deal vom 11. Dezember 2019 hat sich die 

Kommission verpflichtet, die Steuerung von Klima- und Umweltrisiken besser in den 

Aufsichtsrahmen der Union zu integrieren. Der europäische Grüne Deal ist die neue 

Wachstumsstrategie der Union, mit der die Union bis 2050 zu einer modernen, 

ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft ohne Netto-

Treibhausgasemissionen werden soll. Er wird zu dem Ziel beitragen, eine Wirtschaft im 

Dienste der Menschen aufzubauen und die soziale Marktwirtschaft der Union zu stärken, 

um so sicherzustellen, dass diese zukunftsfähig ist und Stabilität, Arbeitsplätze, Wachstum 

und Investitionen hervorbringt. In ihrem Vorschlag für ein europäisches Klimagesetz vom 

4. März 2020 schlug die Kommission vor, das Ziel der Klimaneutralität und der 

Klimaresilienz bis 2050 in der Union verbindlich zu machen. Dieser Vorschlag wurde vom 

Europäischen Parlament und vom Rat angenommen und trat am 29. Juli 2021 in Kraft5. 

Das Ziel der Kommission, die weltweite Führungsrolle der EU auf dem Weg zum 

Jahr 2050 sicherzustellen, wurde in der Strategischen Vorausschau 2021 bekräftigt, in der 

der Aufbau widerstandsfähiger und zukunftssicherer Wirtschafts- und Finanzsysteme als 

strategischer Handlungsbereich genannt wird. 

                                                
5 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 

2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 
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(7) Der EU-Rahmen für ein nachhaltiges Finanzwesen wird bei der Verwirklichung der Ziele 

des europäischen Grünen Deals eine Schlüsselrolle spielen, und die Umweltvorschriften 

sollten durch einen Rahmen für ein nachhaltiges Finanzwesen ergänzt werden, der 

Finanzmittel in Investitionen lenkt, die die Exponiertheit gegenüber Klima- und 

Umweltrisiken verringern. In ihrer Mitteilung „Strategie zur Finanzierung einer 

nachhaltigen Wirtschaft“ vom 6. Juli 2021 verpflichtete sich die Kommission, Änderungen 

an der Richtlinie 2009/138/EG vorzuschlagen, um sicherzustellen, dass 

Nachhaltigkeitsrisiken beim Risikomanagement von Versicherern konsequent 

berücksichtigt werden, indem Versicherer zur Analyse des Klimawandelszenarios 

verpflichtet werden. 

(8) In letzter Zeit wurden zahlreiche Rechtsakte zur Stärkung der Resilienz und des Beitrags 

zur Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung, 

vorgeschlagen und angenommen, darunter die Verordnungen (EU) Nr. 537/20146 und 

(EU) 2019/20887 des Europäischen Parlaments und des Rates, die Richtlinien 

2004/109/EG8 und 2006/43/EG9 des Europäischen Parlaments und des Rates, die 

Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates1011 und eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sorgfaltspflichten von 

Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie 

                                                
6 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77). 

7 Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1). 

8 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 
2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen 
über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 

9 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 
über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87). 

10 Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der 
Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, 
S. 15). 

11 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19). 
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(EU) 2019/193712; all diese Rechtsakte betreffen den Versicherungs- und 

Rückversicherungssektor. 

                                                
12 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 
vom 26.11.2019, S. 17). 
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(9) Die weitere Integration des Versicherungsbinnenmarktes ist ein wesentliches Ziel dieser 

Änderungsrichtlinie. Die Integration des Versicherungsbinnenmarktes erhöht den 

Wettbewerb und die Verfügbarkeit von Versicherungsprodukten in allen Mitgliedstaaten 

zugunsten von Unternehmen und Verbrauchern. Die Ausfälle von 

Versicherungsunternehmen im Versicherungsbinnenmarkt seit der Anwendung der 

Richtlinie 2009/138/EG führen deutlich vor Augen, dass mehr Konsistenz und 

Konvergenz in Bezug auf die Aufsicht in der gesamten Union notwendig sind. Die 

Beaufsichtigung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die im 

Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit tätig sind, 

sollte weiter verbessert werden, ohne das Ziel einer weiteren Integration des 

Versicherungsbinnenmarktes zu untergraben, damit ein einheitlicher 

Verbraucherschutz sichergestellt und der faire Wettbewerb im gesamten Binnenmarkt 

gewahrt wird. 

(10) Die Richtlinie 2009/138/EG schließt bestimmte Unternehmen aufgrund ihrer Größe vom 

Anwendungsbereich aus. Nachdem die Richtlinie 2009/138/EG nun einige Jahre 

angewandt worden ist und um sicherzustellen, dass die Richtlinie nicht 

unangemessenerweise auf Unternehmen von geringerer Größe angewandt wird, sollten 

diese Ausnahmen überprüft und die betreffenden Schwellenwerte angehoben werden, 

damit ▌ kleine ▌ Unternehmen, die bestimmte Bedingungen erfüllen, von der Richtlinie 

ausgenommen werden. Wie dies bereits bei Versicherungsunternehmen, die vom 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/138/EG ausgenommenen sind, der Fall ist, 

sollten Unternehmen, die in den Genuss dieser höheren Schwellenwerte kommen, die 

Möglichkeit haben, eine Genehmigung nach jener Richtlinie beizubehalten oder zu 

beantragen, um die in der Richtlinie vorgesehene einmalige Zulassung nutzen zu können, 

und die Mitgliedstaaten sollten Versicherungsunternehmen, die vom 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/138/EG ausgenommen sind, ähnliche oder 

identische Vorschriften auferlegen können, wie sie in jener Richtlinie vorgesehen sind. 
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(11) Die Richtlinie 2009/138/EG findet keine Anwendung auf Beistandsleistungen, die die 

Bedingungen des Artikels 6 Absatz 1 der genannten Richtlinie erfüllen. Die erste 

Bedingung lautet, dass die Beistandsleistung anlässlich eines Unfalls oder einer Panne mit 

einem Kraftfahrzeug erbracht werden muss, der bzw. die sich innerhalb des Mitgliedstaats 

des Gewährleistenden ereignet hat. Diese Bestimmung könnte bedeuten, dass Anbieter von 

Kraftfahrzeug-Pannenhilfe bei einem Unfall oder einer Panne unmittelbar hinter der 

Grenze über eine Zulassung als Versicherer verfügen müssten, und könnte eine 

unangemessene Störung der Beistandsleistung verursachen. Aus diesem Grund sollte diese 

Bedingung überprüft werden. Die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 

2009/138/EG genannte Bedingung sollte daher künftig auch für Unfälle oder Pannen des 

vom betreffenden Unternehmen versicherten Kraftfahrzeugs gelten, die sich vereinzelt in 

einem Nachbarland ereignen. 
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(12) Informationen über Anträge auf Zulassung zur Aufnahme einer Geschäftstätigkeit in 

einem Mitgliedstaat ▌ und die Ergebnisse der Bewertung solcher Anträge könnten 

wichtige Informationen für die Bewertung von Anträgen in anderen Mitgliedstaaten 

liefern. Deshalb sollte die Aufsichtsbehörde vom Antragsteller über frühere Ablehnungen 

oder Widerrufe der Zulassung in einem anderen Mitgliedstaat informiert werden. 

(13) Bevor einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das ein 

Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens ist 

oder das der Kontrolle derselben juristischen oder natürlichen Person wie ein anderes in 

einem anderen Mitgliedstaat ansässiges Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen unterliegen wird, die Zulassung erteilt wird, sollte die 

Aufsichtsbehörde des ▌ Mitgliedstaats, der die Zulassung erteilt, die Aufsichtsbehörden 

aller betroffenen Mitgliedstaaten konsultieren. Angesichts vermehrter Tätigkeiten von 

Versicherungsgruppen in verschiedenen Mitgliedstaaten ist es notwendig, die 

konvergente Anwendung des Unionsrechts ▌ und den Informationsaustausch zwischen den 

Aufsichtsbehörden, insbesondere vor der Erteilung von Zulassungen, zu verbessern. Sind 

mehrere Aufsichtsbehörden zu konsultieren, sollte jede betroffene Aufsichtsbehörde daher 

die Möglichkeit haben, bei der Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das 

Zulassungsverfahren für ein zukünftiges Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen der Gruppe läuft, eine gemeinsame Bewertung eines 

Zulassungsantrags zu beantragen. Die Entscheidung über der Erteilung der Zulassung 

verbleibt in der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats, in dem 

das betreffende Unternehmen die Zulassung beantragt. Die Ergebnisse der 

gemeinsamen Bewertung sollten jedoch bei dieser Entscheidung berücksichtigt werden. 
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(14) Die Richtlinie 2009/138/EG sollte nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

angewandt werden. Um die verhältnismäßige Anwendung der Richtlinie auf Unternehmen 

zu erleichtern, die kleiner und weniger komplex als durchschnittliche Unternehmen sind, 

und um sicherzustellen, dass sie nicht durch unverhältnismäßig aufwendige Anforderungen 

belastet werden, müssen risikobasierte Kriterien festgelegt werden, die die Ermittlung 

solcher Unternehmen ermöglichen. 

(15) Unternehmen, die die risikobasierten Kriterien erfüllen, sollten nach einem einfachen 

Notifizierungsverfahren als kleine und nicht komplexe Unternehmen eingestuft werden 

können. Erhebt die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei 

Monaten nach einer derartigen Notifizierung aus hinreichenden Gründen, die sich aus der 

Bewertung der einschlägigen Kriterien ergeben, keine Einwände gegen die Einstufung, 

sollte das betreffende Unternehmen als kleines und nicht komplexes Unternehmen gelten. 

Sobald das Unternehmen als kleines und nicht komplexes Unternehmen eingestuft wurde, 

sollte es automatisch in den Genuss der Proportionalitätsmaßnahmen kommen, die in 

Bezug auf Berichterstattung, Offenlegung, Unternehmensführung, die Überarbeitung 

schriftlicher Leitlinien, die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen, 

die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung und die 

Liquiditätsrisikomanagementpläne festgelegt wurden. 

(16) Abweichend von der Regel, dass Unternehmen automatisch in den Genuss von 

Proportionalitätsmaßnahmen kommen, sollten die Aufsichtsbehörden in Fällen, in 

denen sie ernste Bedenken hinsichtlich des Risikoprofils eines kleinen und nicht 

komplexen Unternehmens haben, die Befugnis haben, das betreffende Unternehmen 

aufzufordern, von der Anwendung einer oder mehrerer Proportionalitätsmaßnahmen 

abzusehen. Sie können von dieser Befugnis Gebrauch machen, wenn sie feststellen, dass 

die Solvenzkapitalanforderung nicht mehr erfüllt ist, wenn das Risiko der 

Nichteinhaltung besteht, wenn sich das Risikoprofil eines Unternehmens wesentlich 

ändert oder wenn das Governance-System unwirksam ist. 
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(17) Diese Proportionalitätsmaßnahmen sollten auch solchen Unternehmen offenstehen, die 

zwar nicht als kleine und nicht komplexe Unternehmen eingestuft sind, für die jedoch 

einige Anforderungen der Richtlinie 2009/138/EG angesichts der Risiken, die mit der 

Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen verbunden sind, zu kostspielig und zu komplex 

sind. Diesen Unternehmen sollte die Anwendung der Proportionalitätsmaßnahmen auf 

Basis einer Einzelfallanalyse und mit vorheriger Genehmigung ihrer Aufsichtsbehörden 

gestattet sein. 

(18) Eine ordnungsgemäße Umsetzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist 

unerlässlich, um eine übermäßige Belastung der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen zu vermeiden. ▌ Aus diesem Grund sollten die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihren Aufsichtsbehörden nur dann 

Bericht erstatten, wenn sich der Umfang der von ihnen angewandten 

Proportionalitätsmaßnahmen ändert. 

(19) Firmeneigene Versicherungsunternehmen und firmeneigene 

Rückversicherungsunternehmen, die ausschließlich Risiken der Industrie- oder 

Handelsgruppe versichern, der sie angehören, weisen ein spezifisches Risikoprofil auf, das 

bei der Festlegung bestimmter Anforderungen berücksichtigt werden sollte, insbesondere 

wenn es um die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung, die Offenlegung 

und die damit zusammenhängenden Befugnisübertragungen an die Kommission zur 

genaueren Festlegung der Vorschriften zu diesen Anforderungen geht. Darüber hinaus 

sollten firmeneigene Versicherungsunternehmen und firmeneigene 

Rückversicherungsunternehmen ebenfalls in den Genuss der Proportionalitätsmaßnahmen 

kommen können, wenn sie als kleine und nicht komplexe Unternehmen eingestuft werden. 
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(20) Es ist wichtig, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen eine gesunde 

Finanzlage aufrechterhalten. Zu diesem Zweck sieht die Richtlinie 2009/138/EG eine 

Finanzaufsicht in Bezug auf die Solvabilität eines Unternehmens, die Bildung 

versicherungstechnischer Rückstellungen, seine Vermögenswerte und seine 

anrechnungsfähigen Eigenmittel vor. Das Governance-System eines Unternehmens ist 

jedoch auch ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, die finanzielle Gesundheit des 

Unternehmens zu gewährleisten. Deshalb sollten die Aufsichtsbehörden verpflichtet 

werden, das Governance-System im Rahmen ihrer Finanzaufsicht über Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen regelmäßig zu überprüfen. 

▌ 

(21) Die Aufsichtsbehörden sollten von jedem beaufsichtigten Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen und deren Gruppen mindestens alle drei Jahre einen 

regelmäßigen beschreibenden Bericht mit Informationen über die Geschäftstätigkeit und 

die Leistung, das Governance-System, das Risikoprofil und das Kapitalmanagement sowie 

andere für Solvabilitätszwecke einschlägige Informationen verlangen können. Um diese 

Berichtspflicht für die Versicherungs- und Rückversicherungsgruppen zu vereinfachen, 

sollte es unter bestimmten Bedingungen möglich sein, diejenigen Informationen des 

regelmäßigen aufsichtlichen Berichts, die die Gruppe und ihre Tochterunternehmen 

betreffen, in aggregierter Form für die gesamte Gruppe zu übermitteln. 
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(22) Es sollte sichergestellt werden, dass kleine und nicht komplexe Unternehmen Vorrang 

erhalten, wenn Aufsichtsbehörden Freistellungen und eine beschränkte Berichterstattung 

gewähren. Bei dieser Art von Unternehmen sollte das Notifizierungsverfahren, das für die 

Einstufung als kleines und nicht komplexes Unternehmen gilt, sicherstellen, dass mit 

Blick auf die Nutzung von Freistellungen und beschränkter Berichterstattung hinreichende 

Sicherheit besteht. 

(23) Die Berichts- und Offenlegungsfristen sollten in der Richtlinie 2009/138/EG eindeutig 

festgelegt werden. Allerdings sollte anerkannt werden, dass es den Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen durch außergewöhnliche Umstände wie gesundheitliche 

Notlagen, Naturkatastrophen und andere Extremereignisse unmöglich werden könnte, die 

entsprechenden Berichte und Offenlegungen innerhalb der festgelegten Fristen vorzulegen. 

Daher sollte die Kommission ermächtigt werden, die Fristen unter solchen Umständen zu 

verlängern, und zwar nach Anhörung des durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung) (im Folgenden „EIOPA“). 

                                                
13 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48). 
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(24) Nach der Richtlinie 2009/138/EG haben die Aufsichtsbehörden zu beurteilen, ob eine neu 

zur Führung oder für andere Schlüsselaufgaben eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens bestellte Person fachlich qualifiziert und zuverlässig ist. 

Wer das Unternehmen leitet oder eine Schlüsselaufgabe wahrnimmt, sollte jedoch auf 

fortlaufender Basis fachlich qualifiziert und zuverlässig sein. Sind die Anforderungen an 

die fachliche Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit nicht erfüllt, so sollten die 

Aufsichtsbehörden befugt sein, Maßnahmen zu ergreifen und die betreffende Person 

gegebenenfalls ihrer einschlägigen Position zu entheben. 

(25) Da Versicherungstätigkeiten Risiken für die Finanzstabilität auslösen oder verstärken 

könnten, sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen makroprudenzielle 

Erwägungen und Analysen in ihre Versicherungs-, Anlage- und 

Risikomanagementtätigkeiten einbeziehen. Dies könnte beinhalten, dass sie das potenzielle 

Verhalten anderer Marktteilnehmer, makroökonomische Risiken – wie 

Kreditzyklusabschwünge oder verringerte Marktliquidität – oder übermäßige 

Konzentrationen auf Marktebene bei bestimmten Arten von Vermögenswerten, 

Gegenparteien oder Sektoren berücksichtigen. 
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(26) Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde sollten die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen verpflichtet werden, jeglichen einschlägigen 

makroprudenziellen Informationen, die von den Aufsichtsbehörden bereitgestellt werden, 

bei ihrer eigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung Rechnung zu tragen. Um die 

übereinstimmende Anwendung solcher zusätzlichen makroprudenziellen Anforderungen 

zu gewährleisten, sollte die EIOPA einen Entwurf für technische Regulierungsstandards 

zur Festlegung der Kriterien ausarbeiten, die von den Aufsichtsbehörden bei der 

Ermittlung des Unternehmens, für das die Maßnahme gilt, zu berücksichtigen sind. Die 

Aufsichtsbehörden sollten die aufsichtlichen Berichte über die unternehmenseigene Risiko- 

und Solvabilitätsbeurteilung der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 

angehalten sind, makroprudenzielle Informationen zu berücksichtigen, in ihrem 

Rechtsraum analysieren, sie aggregieren und den Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen Input zu den Elementen geben, die bei deren künftigen 

unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilungen berücksichtigt werden 

sollten, insbesondere mit Blick auf makroprudenzielle Risiken. Wenn die Mitgliedstaaten 

einer Behörde ein makroprudenzielles Mandat erteilen, sollten sie sicherstellen, dass das 

Ergebnis und die Befunde der makroprudenziellen Bewertungen durch die 

Aufsichtsbehörden an diese makroprudenzielle Behörde weitergegeben werden. 
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(27) Entsprechend den von der Internationalen Vereinigung der 

Versicherungsaufsichtsbehörden im Jahr 2011 angenommenen Grundsätzen für das 

Versicherungswesen sollten die nationalen Aufsichtsbehörden in der Lage sein, Markt- und 

Finanzentwicklungen mit möglichen Auswirkungen auf die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen bzw. die Versicherungs- und Rückversicherungsmärkte zu 

ermitteln, zu überwachen und zu analysieren und diese Informationen bei der 

Beaufsichtigung einzelner Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zu nutzen. 

Bei der Ausübung dieser Aufgaben sollten die Aufsichtsbehörden gegebenenfalls die 

Informationen und Erkenntnisse ▌ anderer Aufsichtsbehörden nutzen. 

(28) Behörden mit einem makroprudenziellen Mandat sind für die makroprudenzielle Politik für 

ihren nationalen Versicherungs- und Rückversicherungsmarkt zuständig. Die 

makroprudenzielle Politik kann von der Aufsichtsbehörde oder einer anderen hiermit 

beauftragten Behörde oder Stelle durchgeführt werden. 

(29) Eine gute Koordinierung zwischen den Aufsichtsbehörden und den einschlägigen Stellen 

und Behörden mit makroprudenziellem Mandat ist wichtig, damit mögliche Risiken für die 

Stabilität des Finanzsystems, die sich auf die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen auswirken könnten, ermittelt, überwacht und analysiert 

und Maßnahmen ergriffen werden können, um diese Risiken wirksam und angemessen 

anzugehen. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden sollte auch darauf abzielen, 

doppeltes oder nicht übereinstimmendes Handeln jeglicher Art zu vermeiden. 
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(30) Der Informationsaustausch zwischen Aufsichtsbehörden und Steuerbehörden sollte 

nicht verhindert werden. Ein solcher Informationsaustausch sollte mit dem nationalen 

Recht im Einklang stehen und – sofern die Informationen aus einem anderen 

Mitgliedstaat stammen – nur mit ausdrücklicher Zustimmung der jeweiligen Behörde, 

von der die Informationen stammen, erfolgen können. 

(31) Nach der Richtlinie 2009/138/EG müssen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen als fester Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie regelmäßig 

eine unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung durchführen. Einige 

Risiken, etwa im Zusammenhang mit dem Klimawandel, sind schwer zu quantifizieren 

oder treten über einen längeren Zeitraum ein, als er für die Kalibrierung der 

Solvenzkapitalanforderung zugrunde gelegt wird. Diesen Risiken kann bei der 

unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung besser Rechnung getragen 

werden. Sind die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen wesentlichen 

Risiken in Zusammenhang mit dem Klimawandel ausgesetzt, sollten sie verpflichtet sein, 

in angemessenen Intervallen und im Rahmen der unternehmenseigenen Risiko- und 

Solvabilitätsbeurteilung Analysen anzustellen, wie sich langfristige Szenarien für die 

Risiken des Klimawandels auf ihre Geschäftstätigkeit auswirken. Diese Analysen sollten in 

einem angemessenen Verhältnis zu Art, Umfang und Komplexität der mit der 

Geschäftstätigkeit der Unternehmen verbundenen Risiken stehen. So sollte zwar von allen 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen eine Bewertung der Wesentlichkeit 

ihrer Risiken in Zusammenhang mit dem Klimawandel verlangt werden, doch sollten 

kleine und nicht komplexe Unternehmen nicht zu Analysen langfristiger 

Klimawandelszenarien verpflichtet sein. 
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(32) Die Unternehmen sollten spezifische Pläne entwickeln und deren Umsetzung 

überwachen, um den aus Nachhaltigkeitsfaktoren resultierenden spezifischen Risiken zu 

begegnen. Ist eine Gruppe verpflichtet, einen solchen Plan auf Gruppenebene zu 

erstellen, sollte sichergestellt werden, dass Versicherungs- und 

Rückversicherungstochterunternehmen der Gruppe von der Verpflichtung zur 

Erstellung von Plänen auf Einzelebene befreit sind, wenn alle relevanten Aspekte dieser 

Tochterunternehmen im Gruppenplan berücksichtigt werden. 

(33) Nach der Richtlinie 2009/138/EG müssen mittels des Berichts über Solvabilität und 

Finanzlage mindestens ▌ einmal jährlich wesentliche Informationen offengelegt werden. 

Dieser Bericht richtet sich einerseits an Versicherungsnehmer und Begünstigte und 

andererseits an Analysten und andere professionelle Marktteilnehmer. Um den 

Bedürfnissen und Erwartungen dieser beiden unterschiedlichen Gruppen gerecht zu 

werden, sollte der Bericht in zwei Teile unterteilt werden. Der erste Teil, der sich 

hauptsächlich an Versicherungsnehmer und Begünstigte richtet, sollte die wichtigsten 

Informationen über Geschäftstätigkeit, Leistung, Kapitalmanagement und Risikoprofil 

enthalten. Der zweite Teil, der sich an ▌ professionelle Marktteilnehmer richtet, sollte 

detaillierte Informationen über die Geschäftstätigkeit und das Governance-System, 

spezifische Informationen über versicherungstechnische Rückstellungen und andere 

Verbindlichkeiten, die Solvabilität sowie andere einschlägige Daten für spezialisierte 

Analysten enthalten. 
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(34) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen haben vorbehaltlich einer vorherigen 

Genehmigung der Aufsichtsbehörden die Möglichkeit zur Anpassung der maßgeblichen 

risikofreien Zinskurve zur Berechnung des besten Schätzwerts entsprechend den 

Spreadbewegungen ihrer Vermögenswerte (im Folgenden „Matching-Anpassung“) oder 

entsprechend der durchschnittlichen Spreadbewegung der vom betreffenden 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in einer bestimmten Währung oder 

einem bestimmten Land gehaltenen Vermögenswerte (im Folgenden 

„Volatilitätsanpassung“). Der Teil des Berichts über Solvabilität und Finanzlage, der sich 

an Versicherungsnehmer und Begünstigte richtet, sollte nur die Informationen enthalten, 

bei denen davon auszugehen ist, dass sie für die Entscheidungen eines durchschnittlichen 

Versicherungsnehmers oder Begünstigten relevant sind. Auch wenn die Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen offenlegen sollten, wie es sich auf ihre Finanzlage 

auswirkt, wenn sie keine Matching-Anpassung, keine Volatilitätsanpassung und keine 

Übergangsmaßnahmen zur risikofreien Zinskurve und zu den versicherungstechnischen 

Rückstellungen anwenden, sollte nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche 

Offenlegung für die Entscheidungen eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers oder 

Begünstigten relevant ist. Solche Informationen sollten daher nicht in dem an die 

Versicherungsnehmer und Begünstigten gerichteten, sondern in dem an die 

professionellen Marktteilnehmer gerichteten Teil des Berichts über Solvabilität und 

Finanzlage offengelegt werden. 
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(35) Die Offenlegungspflichten sollten den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

keinen übermäßigen Aufwand verursachen. Deshalb sollten einige Vereinfachungen und 

Proportionalitätsmaßnahmen in die Richtlinie 2009/138/EG aufgenommen werden, 

insbesondere wenn dadurch die Lesbarkeit der von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen bereitgestellten Daten nicht beeinträchtigt wird. Darüber 

hinaus sollte die Richtlinie 2013/34/EU14 dahingehend geändert werden, dass es kleinen 

und nicht komplexen Unternehmen möglich ist, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung 

gemäß den in jener Richtlinie festgelegten vereinfachten Standards für die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung durch KMU zu beschränken. 

(36) Um ein Höchstmaß an Richtigkeit der offengelegten Informationen zu gewährleisten, sollte 

ein ▌ Teil des Berichts über Solvabilität und Finanzlage einer Prüfung unterzogen werden. 

Diese Prüfungspflicht sollte sich zumindest auf die nach den Bewertungskriterien der 

Richtlinie 2009/138/EG bewertete Bilanz erstrecken. 

                                                
14 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19). 
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(37) Da nicht zu erwarten ist, dass kleine und nicht komplexe Unternehmen für die 

Finanzstabilität der Union relevant sind, ist es angezeigt, eine Freistellung von der 

Pflicht zur Prüfung des Berichts über Solvabilität und Finanzlage für diese 

Unternehmen aufzunehmen. Aufgrund des besonderen Risikoprofils und der 

Besonderheit firmeneigener Versicherungsunternehmen und firmeneigener 

Rückversicherungsunternehmen ist es ebenfalls angezeigt, diese von einer 

Prüfungspflicht auszunehmen. Mitgliedstaaten, die bereits Prüfungspflichten auf alle 

Unternehmen oder auf andere Elemente des Berichts über Solvabilität und Finanzlage 

anwenden, sollten diese Anforderungen jedoch weiterhin anwenden können. 

(38) Es sollte anerkannt werden, dass die Prüfungspflicht zwar von Nutzen ist, aber für jedes 

Unternehmen eine zusätzliche Belastung darstellen würde. Daher sollten die Fristen für die 

jährliche Berichterstattung und Offenlegung der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen sowie der Versicherungs- und Rückversicherungsgruppen 

verlängert werden, damit diese Unternehmen genügend Zeit haben, geprüfte Berichte 

vorzulegen. 
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(39) In den Leitlinien der EIOPA über die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen 

Stabilität sind bereits Kriterien zur Ermittlung von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen festgelegt, die für die Stabilität der Finanzsysteme in 

der Union relevant sind. 

(40) Es sollte sichergestellt werden, dass die Methoden zur Berechnung der 

versicherungstechnischen Rückstellungen bei Verträgen mit Optionen und Garantien im 

Verhältnis zu Art, Umfang und Komplexität der Risiken, denen der Versicherer ausgesetzt 

ist, angemessen sind. In dieser Hinsicht sollten einige Vereinfachungen vorgesehen 

werden. 

(41) Die Kapitalkosten sollten gegenüber dem zum Zeitpunkt der Annahme der Richtlinie 

2009/138/EG und der gemäß jener Richtlinie erlassenen delegierten Rechtsakte 

festgelegten Niveau gesenkt werden, wobei es jedoch ein ausreichendes Maß an Vorsicht 

und Schutz der Versicherungsnehmer zu wahren gilt. Darüber hinaus sollte bei der 

Berechnung der Risikomarge die Abhängigkeit der Risiken vom Faktor Zeit 

berücksichtigt werden, wobei die auf diese Weise berechnete Risikomarge insbesondere 

für langfristige Verbindlichkeiten geringer ausfallen sollte, wodurch die Sensitivität der 

Risikomarge gegenüber Zinsänderungen verringert wird. Daher sollte ein exponentielles 

und zeitabhängiges Element eingeführt werden. 

(42) Gemäß der Richtlinie 2009/138/EG ist der Betrag der anrechnungsfähigen Eigenmittel, 

die zur Bedeckung der Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

erforderlich sind, für die Zwecke der Berechnung der Risikomarge festzulegen und hat 

der zugrunde gelegte Kapitalkosten-Satz dem über dem einschlägigen risikofreien 

Zinssatz liegenden zusätzlichen Satz zu entsprechen, den ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen tragen müsste, das einen Betrag an 

anrechnungsfähigen Eigenmitteln hält. Ferner ist gemäß der Richtlinie 2009/138/EG 

der Kapitalkosten-Satz regelmäßig zu überprüfen. Dementsprechend sollte durch die 

Überprüfungen sichergestellt werden, dass der Kapitalkosten-Satz risikobasiert bleibt 

und 5 % nicht übersteigt. 
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(43) Bei der Bestimmung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve sollten sich die Verwendung 

von Informationen aus einschlägigen Finanzinstrumenten und die Fähigkeit der 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zur Absicherung der aus 

Finanzinstrumenten abgeleiteten Zinssätze die Waage halten. So kann es insbesondere 

vorkommen, dass kleinere Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen nicht die 

Kapazitäten haben, Zinsrisiken mit anderen Instrumenten als Anleihen, Darlehen oder 

ähnlichen Vermögenswerten mit festen Zahlungsströmen abzusichern. Für Laufzeiten, bei 

denen die Anleihemärkte nicht mehr tief, liquide und transparent sind, sollte die 

maßgebliche risikofreie Zinskurve daher extrapoliert werden. Allerdings sollten bei der 

Extrapolationsmethode Informationen aus anderen einschlägigen Finanzinstrumenten als 

Anleihen herangezogen werden, sofern solche Informationen von tiefen, liquiden und 

transparenten Märkten für Laufzeiten verfügbar sind, bei denen die Anleihemärkte nicht 

mehr tief, liquide und transparent sind. Um Sicherheit und eine harmonisierte Anwendung 

zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch eine zeitnahe Reaktion auf veränderte 

Marktbedingungen zu ermöglichen, sollte die Kommission delegierte Rechtsakte erlassen, 

in denen festgelegt wird, wie die neue Extrapolationsmethode anzuwenden ist. Angesichts 

der derzeitigen Marktbedingungen sollte der Ausgangspunkt für die Extrapolation für 

den Euro zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie auf demselben 

Niveau wie zum 31. Dezember 2023 bleiben, nämlich bei einer Laufzeit von 20 Jahren. 

(44) Die Bestimmung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve hat erhebliche Auswirkungen 

auf die Solvabilität, insbesondere von Lebensversicherungsunternehmen mit langfristigen 

Verbindlichkeiten. Um eine Störung des bestehenden Versicherungsgeschäfts zu 

vermeiden und einen reibungslosen Übergang zur neuen Extrapolationsmethode zu 

ermöglichen, ist ein schrittweiser Mechanismus vorzusehen. Dieser schrittweise 

Mechanismus sollte darauf abzielen, Marktstörungen zu vermeiden, und sollte einen 

transparenten Pfad hin zur endgültigen Extrapolationsmethode vorsehen. 
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(45) Die Richtlinie 2009/138/EG sieht eine Volatilitätsanpassung vor, mit der die 

Auswirkungen übertriebener Anleihe-Spreads abgemildert werden sollen und die auf 

Referenzportfolios für die maßgeblichen Währungen der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen und – im Falle des Euro – auf Referenzportfolios für die 

nationalen Versicherungsmärkte beruht. Die Anwendung einer für ganze Währungen oder 

Länder einheitlichen Volatilitätsanpassung kann Vorteile bringen, die über die 

Abmilderung übertriebener Anleihe-Spreads hinausgehen, insbesondere wenn die 

Sensitivität der maßgeblichen Vermögenswerte der betreffenden Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen in Bezug auf Veränderungen der Kreditspreads geringer 

ist als die Sensitivität des maßgeblichen besten Schätzwerts in Bezug auf Zinsänderungen. 

Um zu vermeiden, dass die Volatilitätsanpassung übermäßige Vorteile mit sich bringt, 

sollte die Volatilitätsanpassung der aufsichtlichen Genehmigung bedürfen und sollten bei 

ihrer Berechnung unternehmensspezifische Merkmale in Bezug auf die Spread-Sensitivität 

der Vermögenswerte und die Zinssensitivität des besten Schätzwerts der 

versicherungstechnischen Rückstellungen berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollten 

als zusätzliche Schutzmaßnahme Mindestbedingungen für die Anwendung der 

Volatilitätsanpassung eingeführt werden. Die Mitgliedstaaten, von denen einige die 

Anwendung der Volatilitätsanpassung bereits einem aufsichtlichen 

Genehmigungsprozess unterziehen, sollten die Möglichkeit haben, die Bedingungen für 

die Genehmigung dahin gehend auszuweiten, dass eine Bewertung anhand der 

Annahmen, die der Volatilitätsanpassung zugrunde liegen, aufgenommen wird. 

Angesichts der zusätzlichen Schutzmaßnahmen sollte es den Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen gestattet sein, einen erhöhten Anteil von bis zu 85 % des 

aus den repräsentativen Portfolios abgeleiteten risikoberichtigten Spreads auf die 

risikofreie Basiszinskurve aufzuschlagen. 
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(46) Investiert ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in 

Schuldinstrumente, die eine bessere Kreditqualität aufweisen als die im repräsentativen 

Portfolio für die Berechnung der Volatilitätsanpassung enthaltenen Schuldinstrumente, 

so könnte der durch die Ausweitung der Anleihe-Spreads verursachte Verlust an 

Eigenmitteln durch die Volatilitätsanpassung überkompensiert werden und zu einer 

unangemessenen Volatilität der Eigenmittel führen. Um die durch solche 

Überkompensierungen verursachte künstliche Volatilität auszugleichen, sollten 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in diesen Fällen eine Änderung 

der Volatilitätsanpassung beantragen können, durch die Informationen über die 

unternehmensspezifischen Investitionen in Schuldinstrumente Rechnung getragen wird. 

(47) Die Richtlinie 2009/138/EG sieht eine Länderkomponente für die Volatilitätsanpassung 

vor, mit der sichergestellt werden soll, dass übertriebene Anleihe-Spreads in einem 

bestimmten Land abgemildert werden. Allerdings beruht die Aktivierung der 

Länderkomponente auf einem absoluten Schwellenwert und auf einem auf den 

risikobereinigten Spread des betreffenden Landes bezogenen relativen Schwellenwert, was 

Klippeneffekte zur Folge haben und folglich die Volatilität der Eigenmittel von 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen erhöhen kann. Um sicherzustellen, 

dass übertriebene Anleihe-Spreads in einem bestimmten Mitgliedstaat, dessen Währung 

der Euro ist, wirksam abgemildert werden, sollte die Länderkomponente durch eine 

Makrokomponente ersetzt werden, die auf Grundlage der Differenz zwischen dem 

risikoberichtigten Spread für den Euro und dem risikoberichtigten Spread für das 

betreffende Land berechnet wird. Damit es nicht zu Klippeneffekten kommt, sollten bei der 

Berechnung Diskontinuitäten in Bezug auf die Eingabeparameter vermieden werden. 
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(48) Um Entwicklungen bei den Anlagepraktiken von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen die Kriterien dafür 

festgelegt werden, welche Vermögenswerte in das zugeordnete Vermögensportfolio 

aufzunehmen sind, falls die Art der Vermögenswerte dazu führen könnte, dass die 

Praktiken in Bezug auf die Kriterien für die Anwendung und die Berechnung der 

Matching-Anpassung auseinandergehen. 

(49) Um sicherzustellen, dass alle Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die die 

Volatilitätsanpassung berechnen, gleichbehandelt werden, oder um Marktentwicklungen 

Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, in denen die Berechnung der unternehmensspezifischen Elemente 

der Volatilitätsanpassung festgelegt wird. Für andere Währungen als den Euro sollte bei 

der Berechnung der währungsspezifischen Elemente der Volatilitätsanpassung der 

Möglichkeit eines Cashflow-Matchings über Paare gekoppelter Währungen der 

Mitgliedstaaten Rechnung getragen werden, sofern das Währungsrisiko dadurch 

zuverlässig verringert wird. 
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(50) Zum Zweck der Berechnung ihrer Eigenmittel gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates15 könnte es Instituten, die Teil eines unter die 

Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16 fallenden 

Finanzkonglomerats sind, gestattet werden, ihre wesentlichen Beteiligungen an 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen nicht in Abzug zu bringen, sofern 

bestimmte Kriterien erfüllt sind. Es muss sichergestellt werden, dass die 

Aufsichtsvorschriften für Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und für 

Kreditinstitute angemessene gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen Finanzgruppen 

mit Schwerpunkt Bankgeschäft und Finanzgruppen mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 

ermöglichen. Daher sollte es Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

ebenfalls gestattet sein, Beteiligungen an Kredit- und Finanzinstituten unter ähnlichen 

Bedingungen nicht von ihren anrechnungsfähigen Eigenmitteln in Abzug zu bringen. 

Insbesondere sollte bei einer Gruppe, die sowohl das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen als auch das verbundene Institut umfasst, entweder die 

Gruppenaufsicht nach der Richtlinie 2009/138/EG oder eine zusätzliche Beaufsichtigung 

nach der Richtlinie 2002/87/EG greifen. Darüber hinaus sollte es sich für das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen bei dem Institut um eine 

Beteiligungsinvestition strategischer Art handeln, und die Aufsichtsbehörden sollten 

überzeugt sein, dass das Niveau des integrierten Managements, des Risikomanagements 

und der internen Kontrolle hinsichtlich der in die Gruppenaufsicht oder die zusätzliche 

Beaufsichtigung einbezogenen Unternehmen zufriedenstellend ist. 

                                                
15 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

16 Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen 
und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 
73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des 
Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1). 
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(51) Die bestehenden Obergrenzen für die Höhe der symmetrischen Anpassung schränken die 

Möglichkeit ein, mit dieser Anpassung potenzielle prozyklische Auswirkungen des 

Finanzsystems abzufedern und zu vermeiden, dass Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen durch vorübergehende negative Entwicklungen auf den 

Finanzmärkten, wie sie beispielsweise durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurden, 

unangemessenerweise gezwungen werden, zusätzliches Kapital aufzunehmen oder 

Anlagen zu veräußern. Daher sollte die symmetrische Anpassung so geändert werden, dass 

sie größere Veränderungen der Standardkapitalanforderung für Eigenkapitalinstrumente 

ermöglicht und die Auswirkungen heftiger Auf- oder Abwärtsbewegungen der 

Aktienmärkte stärker abmildert. 

(52) Um die Verhältnismäßigkeit im Rahmen der quantitativen Anforderungen zu verbessern, 

sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die Möglichkeit erhalten, die 

Kapitalanforderung für unwesentliche Risiken in der Standardformel für einen Zeitraum 

von höchstens drei Jahren nach einem vereinfachten Ansatz zu berechnen. Ein solcher 

vereinfachter Ansatz sollte es den Unternehmen ermöglichen, die Kapitalanforderung für 

ein unwesentliches Risiko auf Basis eines sich im Zeitverlauf verändernden 

Volumenmaßes zu schätzen. Dieser Ansatz sollte auf gemeinsamen Regeln und 

gemeinsame Kriterien für die Ermittlung unwesentlicher Risiken beruhen. 
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(53) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die die Matching-Anpassung 

anwenden, müssen das Portfolio an Vermögenswerten und Verbindlichkeiten getrennt von 

anderen Geschäftsbereichen ermitteln, organisieren und verwalten und sollten das 

zugeordnete Vermögensportfolio daher nicht nutzen dürfen, um Risiken aus anderen 

Geschäftsbereichen zu begegnen. Allerdings hat die getrennte Verwaltung des Portfolios 

keine erhöhte Korrelation zwischen den Risiken innerhalb dieses Portfolios und den 

Risiken im Rest des Unternehmens zur Folge. Deshalb sollte es Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die die Matching-Anpassung anwenden, gestattet sein, 

ihre Solvenzkapitalanforderung unter der Annahme einer vollständigen Diversifizierung 

zwischen den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Portfolios und dem Rest des 

Unternehmens zu berechnen, es sei denn, die Vermögensportfolios, die einen 

entsprechenden besten Schätzwert der Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverpflichtungen bedecken, bilden einen Sonderverband. 
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(54) Aufgrund der in den letzten Jahren auf den Märkten beobachteten Entwicklungen ist es 

notwendig geworden, extrem niedrige und negative Zinssätze in der 

Versicherungsaufsicht angemessen widerzuspiegeln. Dies sollte durch eine 

Neukalibrierung des Untermoduls Zinsrisiko erreicht werden, um dem Bestehen eines 

negativen Zinsumfelds Rechnung zu tragen. Gleichzeitig sollte die anzuwendende 

Methode nicht zu unrealistisch starken Rückgängen beim liquiden Teil der Kurve 

führen, was sich durch die Festlegung einer expliziten Untergrenze für negative 

Zinssätze vermeiden ließe. Entsprechend der Entwicklung der Zinssätze sollte die 

Kommission bestrebt sein, eine Untergrenze einzuführen, die eher laufzeitabhängig als 

fest ist, soweit die verfügbaren Marktdaten eine robuste risikobasierte Kalibrierung 

dieser Laufzeitabhängigkeit ermöglichen. 

www.parlament.gv.at



 

 424 

(55) Die Kommission hat alle gemäß der Richtlinie 2009/138/EG vorgesehenen Befugnisse in 

der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission17 gebündelt. Dieser Ansatz 

hat sich bei der Umsetzung der genannten Richtlinie bewährt und die Einhaltung dieser 

Delegierten Verordnung erleichtert. Daher sollte die Delegierte Verordnung (EU) 

2015/35 in Kraft bleiben und sollten alle erforderlichen Änderungen im Rahmen 

bestehender Befugnisübertragungen sowie die Durchführung neuer 

Befugnisübertragungen im Rahmen der vorliegenden Richtlinie ausschließlich in Form 

von Änderungsrechtsakten zur Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 erfolgen. Im Falle 

einer künftigen Bündelung solcher Änderungen in einem oder mehreren delegierten 

Änderungsrechtsakten sollte die Kommission im Einklang mit Nummer 31 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung im 

Zuge der Konsultationen im Rahmen der Ausarbeitung dieser delegierten Rechtsakte 

ebenfalls angeben, welche Befugnisübertragungen als inhaltlich zusammenhängend 

gelten und die Kommission sollte für solche Befugnisübertragungen objektive 

Rechtfertigungen vorlegen, die sich auf den inhaltlichen Zusammenhang zwischen zwei 

oder mehr Befugnisübertragungen stützen. 

                                                
17 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 12 vom 17.1.2015, S. 1). 
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(56) Im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens ist es wichtig, dass die 

Aufsichtsbehörden Informationen zwischen den von ihnen beaufsichtigten Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen vergleichen können. Interne Partial- und Vollmodelle 

ermöglichen eine bessere Erfassung des individuellen Risikos eines Unternehmens und 

dürfen gemäß der Richtlinie 2009/138/EG von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen verwendet werden, um die Kapitalanforderungen ohne die 

Beschränkungen, die sich aus der Standardformel ergeben, zu ermitteln. Die 

Aufsichtsbehörden würden auch vom Zugang zu Schätzwerten profitieren, die nach der 

Standardformel für die Eigenkapitalanforderungen ermittelt wurden, um sowohl 

Vergleiche zwischen Unternehmen als auch für ein bestimmtes Unternehmen im 

Zeitverlauf vorzunehmen. Alle Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 

ein internes Voll- oder Partialmodell verwenden, sollten daher ihren Aufsichtsbehörden 

regelmäßig einen Schätzwert für die nach der Standardformel ermittelten 

Solvenzkapitalanforderung melden. Ein solcher Schätzwert sollte die Methoden und 

zugrunde liegenden Annahmen der Standardformel angemessen widerspiegeln, wodurch 

eine ordnungsgemäße aufsichtliche Bewertung ermöglicht wird. Um einen übermäßigen 

Aufwand für die Unternehmen bei der Ermittlung des Schätzwerts zu vermeiden, 

könnten sie die Informationen verwenden, die sich aus den einschlägigen 

Vereinfachungen in der Standardformel gemäß der Richtlinie 2009/138/EG und ihren 

delegierten Rechtsakten ergeben. Wird für die Schätzung der Solvenzkapitalanforderung 

ein solcher vereinfachter Ansatz verwendet, so sollten die zugrunde liegenden 

Annahmen den Aufsichtsbehörden gegenüber hinreichend erläutert werden. 
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(57) Nach der Richtlinie 2009/138/EG dürfen die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen ihre Solvenzkapitalanforderung mit einem von den 

Aufsichtsbehörden genehmigten internen Modell berechnen. Im Falle der Anwendung 

eines internen Modells hindert jene Richtlinie ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen nicht daran, in seinem internen Modell die Auswirkungen 

von Kreditspread-Bewegungen auf die Volatilitätsanpassung zu berücksichtigen. Da die 

Anwendung der Volatilitätsanpassung Vorteile bringen kann, die über die Abmilderung 

übertriebener Anleihe-Spreads bei der Berechnung des besten Schätzwerts hinausgehen, 

können solche übermäßigen Vorteile, wenn die Auswirkungen von Kreditspread-

Bewegungen auf die Volatilitätsanpassung im internen Modell berücksichtigt werden, auch 

die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung verzerren. Um eine derartige Verzerrung 

zu vermeiden, sollte eine Untergrenze für die Solvenzkapitalanforderung vorgesehen 

werden, falls die Aufsichtsbehörden den Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen gestatten, die Auswirkungen von Kreditspread-

Bewegungen auf die Volatilitätsanpassung in ihrem internen Modell zu berücksichtigen, 

wobei diese Untergrenze unterhalb des Niveaus liegen sollte, bei dem Vorteile für die 

Solvenzkapitalanforderung zu erwarten sind, die über die Abmilderung übertriebener 

Anleihe-Spreads hinausgehen. 
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(58) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten Anreize erhalten, für 

Krisensituationen Widerstandskraft aufzubauen. Berücksichtigen die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen in ihrem internen Modell die Auswirkungen von 

Kreditspread-Bewegungen auf die Volatilitätsanpassung und auch die Auswirkungen von 

Kreditspread-Bewegungen auf die Makro-Volatilitätsanpassung, könnte dies den Anreiz, 

für Krisensituationen Widerstandskraft aufzubauen, ernsthaft untergraben. Die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten daher daran gehindert werden, 

in ihrem internen Modell eine Makro-Volatilitätsanpassung zu berücksichtigen. 

(59) Unter Berücksichtigung von Art, Umfang und Komplexität der Risiken sollten die 

nationalen Aufsichtsbehörden in der Lage sein, einschlägige makroprudenzielle 

Informationen über die Anlagestrategie der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen einzuholen, sie zusammen mit anderen relevanten 

Informationen, die aus anderen Marktquellen verfügbar sein könnten, zu analysieren und 

eine makroprudenzielle Perspektive in die Beaufsichtigung der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen einfließen zu lassen. Dazu könnte gehören, dass Risiken 

im Zusammenhang mit spezifischen Kreditzyklen, Konjunkturabschwüngen und Kollektiv- 

oder Herdenverhalten bei Anlagen überwacht werden. 
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(60) Auf eine Verschlechterung der Finanzlage eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens oder die Nichteinhaltung regulatorischer 

Anforderungen durch ein solches Unternehmen gilt es in wirksamer Weise zu reagieren, 

wobei eine Zuspitzung der Probleme verhindert werden muss. Die Aufsichtsbehörden 

sollten daher befugt sein, Präventivmaßnahmen vorzuschreiben. Diese präventiven 

Befugnisse sollten jedoch im Einklang mit den Interventionsstufen und den bereits in 

der Richtlinie 2009/138/EG für ähnliche Situationen festgelegten Aufsichtsbefugnissen, 

einschließlich der im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens gemäß 

Artikel 36 der genannten Richtlinie vorgesehenen Aufsichtsbefugnisse, stehen. Überdies 

sollten diese präventiven Befugnisse nicht zu einer neuen, vorab festgelegten 

Interventionsschwelle führen, die vor der Solvenzkapitalanforderung gemäß Titel I 

Kapitel VI Abschnitt 4 der genannten Richtlinie greift. Die Aufsichtsbehörden sollten 

jede Situation einzeln bewerten und Entscheidungen über die Notwendigkeit von 

Präventivmaßnahmen auf der Grundlage der Umstände, der Situation des betreffenden 

Unternehmens und ihres aufsichtlichen Ermessens treffen. 
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(61) Die Richtlinie 2009/138/EG sieht die gegenseitige Anerkennung und Durchsetzung von 

Entscheidungen über die Sanierung oder Liquidation von Versicherungsunternehmen 

in allen Mitgliedstaaten vor. Mit der Richtlinie wird sichergestellt, dass alle 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens unabhängig vom Land 

ihrer Belegenheit im Herkunftsmitgliedstaat in einem einheitlichen Prozess und die 

Gläubiger in den Aufnahmemitgliedstaaten wie die Gläubiger im Herkunftsmitgliedstaat 

behandelt werden. Damit eine wirksame Abwicklung sichergestellt werden kann, sollten 

die in der Richtlinie 2009/138/EG vorgesehenen Bestimmungen bezüglich der 

Sanierung und der Liquidation im Fall der Anwendung von Abwicklungsinstrumenten 

gelten, wenn diese auf Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder auf 

andere unter die Abwicklungsregelungen fallende Unternehmen angewandt werden. 

Daher sollten die betreffenden Bestimmungen entsprechend geändert werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=


 

 430 

(62) Die Richtlinie 2009/138/EG sieht bei Verstößen gegen die Solvenzkapitalanforderung eine 

Verlängerung der Frist für die Wiederbedeckung vor, falls die EIOPA das Vorliegen 

außergewöhnlicher widriger Umstände festgestellt hat. Die Feststellung kann auf Antrag 

der nationalen Aufsichtsbehörden erfolgen, die vor dem Antrag, sofern angemessen, den 

mit der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates18 

errichteten Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) zu konsultieren haben. Die 

dezentrale Konsultation des ESRB durch die nationalen Aufsichtsbehörden ist weniger 

effizient als eine zentrale Konsultation des ESRB durch die EIOPA. Um ein effizientes 

Verfahren zu gewährleisten, sollte der ESRB nicht von den nationalen Aufsichtsbehörden, 

sondern von der EIOPA konsultiert werden, bevor das Vorliegen außergewöhnlicher 

widriger Umstände festgestellt wird, sofern die Umstände so geartet sind, dass eine solche 

vorherige Konsultation möglich ist. 

                                                
18 Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und 
zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 1). 
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(63) Nach der Richtlinie 2009/138/EG haben Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen die betroffene Aufsichtsbehörde unverzüglich zu 

unterrichten, wenn sie feststellen, dass die Mindestkapitalanforderung nicht mehr bedeckt 

ist oder die Gefahr besteht, dass dies innerhalb der folgenden drei Monate der Fall sein 

könnte. Allerdings ist in der Richtlinie nicht festgelegt, wann die Nichtbedeckung der 

Mindestkapitalanforderung oder das Risiko der Nichtbedeckung in den folgenden drei 

Monaten festgestellt werden kann, und die Unternehmen könnten die Unterrichtung der 

Aufsichtsbehörden bis zum betreffenden Quartalsende, an dem die Berechnung der 

Mindestkapitalanforderung förmlich an die Aufsichtsbehörde zu melden ist, hinauszögern. 

Um sicherzustellen, dass die Aufsichtsbehörden zeitnahe Informationen erhalten und die 

erforderlichen Maßnahmen ergreifen können, sollten Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen verpflichtet werden, die Aufsichtsbehörden auch dann 

sofort über eine Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung oder eine Gefahr der 

Nichtbedeckung zu unterrichten, wenn dies zwischen zwei Zeitpunkten für die offizielle 

Berechnung der Mindestkapitalanforderung im betreffenden Quartal aufgrund von 

Schätzungen oder Berechnungen festgestellt wird. 
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(64) Der Schutz der Interessen der Versicherten ist ein allgemeines Ziel des Aufsichtsrahmens, 

das die zuständigen Aufsichtsbehörden in jeder Phase des Aufsichtsverfahrens verfolgen 

sollte, auch im Falle von Verstößen oder wahrscheinlichen Verstößen von Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen gegen die Anforderungen, die zum Entzug der 

Zulassung führen könnten. Dieses Ziel sollte vor und nach dem Entzug der Zulassung und 

unter Berücksichtigung jeglicher rechtlichen Auswirkungen verfolgt werden, die sich 

daraus für die Versicherten ergeben könnten. 

(65) Den ▌Aufsichtsbehörden sollten Instrumente an die Hand gegeben werden, um das 

Eintreten von Risiken für die Finanzstabilität auf den Versicherungsmärkten zu verhindern, 

prozyklisches Verhalten von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zu 

beschränken und negative Übertragungseffekte innerhalb des Finanzsystems und auf die 

Realwirtschaft abzumildern. 
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(66) Die jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrisen, insbesondere die durch die COVID-19-

Pandemie verursachte Krise, haben gezeigt, dass ein solides Liquiditätsmanagement von 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen Risiken für die Stabilität des 

Finanzsystems verhindern kann. Aus diesem Grund sollten Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen verpflichtet werden, das Liquiditätsmanagement und die 

Liquiditätsplanung zu stärken, insbesondere im Kontext widriger Umstände, die sich auf 

einen Großteil oder die Gesamtheit des Versicherungs- und Rückversicherungsmarkts 

auswirken. 

(67) Wann immer Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit besonders 

verwundbaren Profilen, wie beispielsweise Unternehmen mit liquiden Verbindlichkeiten 

oder mit illiquiden Vermögenswerten oder mit Liquiditätsanfälligkeiten, die die 

Finanzstabilität insgesamt beeinträchtigen können, keine angemessene Abhilfe schaffen, 

sollten die nationalen Aufsichtsbehörden eingreifen können, um die Liquiditätsposition 

dieser Unternehmen zu stärken. 
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(68) Die Aufsichtsbehörden sollten die nötigen Befugnisse haben, damit sie die Solvabilität 

bestimmter Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen unter außergewöhnlichen 

Umständen wie bei widrigen Wirtschafts- oder Marktereignissen, die sich auf einen 

Großteil oder die Gesamtheit des Versicherungs- und Rückversicherungsmarkts auswirken, 

bewahren und so die Versicherungsnehmer schützen und die Finanzstabilität erhalten 

können. Zu diesen Befugnissen sollte die Möglichkeit gehören, Ausschüttungen an 

Anteilseigner und andere nachrangige Gläubiger eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens einzuschränken oder auszusetzen, bevor es tatsächlich 

zur Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung kommt. Diese Befugnisse sollten auf 

Einzelfallbasis angewandt werden, gemeinsamen risikobasierten Kriterien entsprechen und 

keine Beeinträchtigung des Funktionierens des Binnenmarkts mit sich bringen. 

(69) Da selbst eine vorübergehende Beschränkung oder Aussetzung der Ausschüttung von 

Dividenden und anderen Boni die Rechte der Anteilseigner und anderen nachrangigen 

Gläubiger beeinträchtigen würde, sollten die Aufsichtsbehörden dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit gebührend Rechnung tragen, wenn sie solche 

Maßnahmen ergreifen. Die Aufsichtsbehörden sollten auch sicherstellen, dass keine der 

ergriffenen Maßnahmen unverhältnismäßige widrige Auswirkungen auf die Gesamtheit 

oder Teile des Finanzsystems in anderen Mitgliedstaaten oder in der Union insgesamt hat. 

Insbesondere sollten die Aufsichtsbehörden Kapitalausschüttungen innerhalb einer 

Versicherungs- und Rückversicherungsgruppe nur unter außergewöhnlichen Umständen 

und nur dann einschränken, wenn dies gebührend gerechtfertigt ist, um die Stabilität des 

Versicherungs- und Rückversicherungsmarkts und des Finanzsystems insgesamt zu 

erhalten. 
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(70) Versicherungsunternehmen können unter außergewöhnlichen Umständen erheblichen 

Liquiditätsrisiken ausgesetzt sein. Daher sollten die Aufsichtsbehörden befugt sein, 

Rückgaberechte im Rahmen von Lebensversicherungsverträgen mit von solchen Risiken 

betroffenen Unternehmen für kurze Zeit auszusetzen, jedoch nur als letztes Mittel. Diese 

außergewöhnliche Maßnahme sollte ergriffen werden, um den Kollektivschutz der 

Versicherungsnehmer zu wahren, d. h. den Schutz aller Versicherungsnehmer, 

einschließlich jener, die indirekt von solchen Risiken betroffen sein könnten. 

(71) Die jüngsten Ausfälle grenzüberschreitend tätiger Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen haben deutlich gemacht, dass die Aufsichtsbehörden 

besser über die Tätigkeiten dieser Unternehmen informiert sein müssen. Deswegen sollten 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verpflichtet werden, der 

Aufsichtsbehörde ihres Herkunftsmitgliedstaats alle wesentlichen Veränderungen zu 

melden, die sich in Bezug auf ihre laufenden grenzüberschreitenden 

Versicherungstätigkeiten auf ihr Risikoprofil auswirken, und diese Informationen sollte an 

die Aufsichtsbehörden der betreffenden Aufnahmemitgliedstaaten weitergegeben werden. 
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(72) Nach der Richtlinie 2009/138/EG ist die EIOPA befugt, Plattformen einzurichten und zu 

koordinieren, um die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Aufsichtsbehörden zu 

fördern, wenn ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen Tätigkeiten ausübt, 

die auf der Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit beruhen, oder 

beabsichtigt, solche Tätigkeiten auszuüben. Angesichts der Komplexität der im Rahmen 

dieser Plattformen behandelten Aufsichtsbelange gelangen die nationalen 

Aufsichtsbehörden in manchen Fällen jedoch nicht zu einem gemeinsamen Standpunkt 

dazu, wie bei einem grenzüberschreitend tätigen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen vorzugehen ist. Werden sich die an den Plattformen für 

die Zusammenarbeit beteiligten Aufsichtsbehörden in Belangen, die ein 

grenzüberschreitend tätiges Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen betreffen, 

nicht einig, sollte die EIOPA befugt sein, die Meinungsverschiedenheit gemäß Artikel 19 

der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 beizulegen. 
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(73) Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen der Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats, die einem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen die Zulassung erteilt hat, und den Aufsichtsbehörden 

der Mitgliedstaaten, in denen dieses Unternehmen durch die Errichtung von 

Zweigniederlassungen oder die Erbringung von Dienstleistungen tätig ist, sollte 

verstärkt werden, um möglichen Problemen, die die Verbraucherrechte beeinträchtigen, 

besser vorzubeugen und die Versicherungsnehmer unionsweit besser zu schützen. Diese 

verstärkte Zusammenarbeit ist besonders dann wichtig, wenn es bedeutende 

grenzüberschreitende Tätigkeiten gibt, und sollte die Transparenz und den regelmäßigen 

verpflichtenden Informationsaustausch zwischen den betroffenen Aufsichtsbehörden 

erhöhen. Ein solcher Austausch sollte hinreichend informativ sein und alle relevanten 

Informationen von Seiten der Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats umfassen, 

insbesondere in Bezug auf das Ergebnis des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens im 

Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Tätigkeit und der Finanzlage des 

Unternehmens. Um einen reibungslosen Zugang zu verfügbaren aufsichtlichen Daten, 

Berichten über das aufsichtliche Überprüfungsverfahren und anderen einschlägigen 

Informationen über Unternehmen, die bedeutende grenzüberschreitende Tätigkeiten 

ausüben, sowie einen wirksamen Austausch dieser Daten, Berichte und Informationen 

zu gewährleisten und um der Notwendigkeit, den Verwaltungsaufwand zu begrenzen, 

Rechnung zu tragen, sollten digitale Instrumente für den Informationsaustausch 

eingesetzt werden. Daher könnten diese Informationen über die bestehenden 

Instrumente der digitalen Zusammenarbeit, die von der EIOPA eingerichtet wurden, 

weitergeleitet werden. 
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(74) Hat die Aufsichtsbehörde eines Aufnahmemitgliedstaats ernste Bedenken hinsichtlich 

der Solvabilität eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, das 

bedeutende grenzüberschreitende Tätigkeiten in seinem Gebiet ausübt, sollte sie befugt 

sein, die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung vor Ort zusammen mit der 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats zu verlangen, falls eine Nichteinhaltung 

der Solvenzkapitalanforderung oder der Mindestkapitalanforderung vorliegt. Die 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats sollte die gemeinsame Prüfung vor Ort 

koordinieren und alle einschlägigen nationalen Aufsichtsbehörden sowie die EIOPA 

einladen. Alle beteiligten Aufsichtsbehörden sollten sich vor der Durchführung der 

Prüfung vor Ort auf die Ziele dieser Prüfung einigen. Bis zum Ende der Prüfung sollten 

sie außerdem zu einem gemeinsamen Standpunkt hinsichtlich der erforderlichen 

Aufsichtsmaßnahmen gelangen. Die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats 

sollte alle betroffenen Aufsichtsbehörden über die Folgemaßnahmen zu der Prüfung vor 

Ort unterrichten. Sind sich die Aufsichtsbehörden nicht einig darüber, ob eine 

gemeinsamen Prüfung vor Ort erforderlich ist, sollte die EIOPA befugt sein, die 

Meinungsverschiedenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

beizulegen. 
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(75) Nach der Richtlinie 2009/138/EG sind die Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen nicht verpflichtet, den Aufsichtsbehörden der 

Aufnahmemitgliedstaaten zeitnah Informationen über die Ausübung ihrer 

Geschäftstätigkeit zu übermitteln. Diese Informationen können nur durch ein Ersuchen bei 

der Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats eingeholt werden. Bei einem solchen 

Ansatz ist jedoch nicht sichergestellt, dass innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf die 

Informationen zugegriffen werden kann. Deshalb sollten die Aufsichtsbehörden des 

Aufnahmemitgliedstaats befugt sein, Informationen direkt bei den Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen einzuholen, wenn die Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats die Informationen nicht zeitnah übermittelt. Diese Möglichkeit, 

Informationen direkt einzuholen, sollte der freiwilligen Übermittlung von Informationen 

durch die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen an die 

Aufsichtsbehörden der Aufnahmemitgliedstaaten nicht entgegenstehen. 

▌ 
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(76) Um als Versicherungsholdinggesellschaft eingestuft zu werden, sollte die Haupttätigkeit 

einer Muttergesellschaft insbesondere im Erwerb und Halten von Beteiligungen an 

Tochterunternehmen bestehen, wobei diese Tochterunternehmen ausschließlich oder 

hauptsächlich Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder Drittland-

Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen sein sollten. Dabei wird 

„ausschließlich oder hauptsächlich“ von den Aufsichtsbehörden gegenwärtig 

unterschiedlich ausgelegt. Daher sollte die Begriffsbestimmung für 

„Versicherungsholdinggesellschaft“ unter Berücksichtigung ähnlicher Änderungen der 

Begriffsbestimmung für „Finanzholdinggesellschaft“ in der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 für den Bankensektor geändert und präzisiert werden. Damit ein 

Unternehmen als Versicherungsholdinggesellschaft eingestuft werden kann, sollte seine 

Haupttätigkeit insbesondere im Erwerb und Halten von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, in der Bereitstellung von Nebendienstleistungen für 

verbundene Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder in der Ausübung 

anderer nicht regulierter Finanztätigkeiten bestehen. Aufsichtsbehörden sollten befugt 

sein, festzustellen, dass dieses Kriterium ungeachtet des vom Unternehmen selbst 

genannten Gesellschaftszwecks erfüllt ist. 
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(77) In einigen Fällen werden innerhalb einer der Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 

Absatz 2 Buchstaben a, b oder c der Richtlinie 2009/138/EG unterliegenden Gruppe 

Beteiligungen an Versicherungs- und Rückversicherungstochterunternehmen, die in 

einem Drittland ansässig sind, von einer zwischengeschalteten nicht regulierten 

Holdinggesellschaft gehalten. Auch wenn diese zwischengeschaltete nicht regulierte 

Holdinggesellschaft keine Versicherungs- oder Rückversicherungstochterunternehmen 

mit Sitz in der Union hat, ist es wichtig, dass sie ähnlich wie eine 

Versicherungsholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 

behandelt und in die Berechnung der Gruppensolvabilität einbezogen werden kann. 

Daher sollte eine Begriffsbestimmung für „Holdinggesellschaften von Drittland-

Versicherungs- und -Rückversicherungsunternehmen“ eingeführt werden, damit 

Gruppen verbundene Drittlandunternehmen bei der Berechnung der 

Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe einbeziehen können. 

(78) In einigen Fällen bilden mehrere Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

faktisch eine Gruppe und verhalten sich als solche, obgleich sie nicht der in Artikel 212 der 

Richtlinie 2009/138/EG enthaltenen Begriffsbestimmung einer Gruppe entsprechen. 

Titel III jener Richtlinie ist auf solche Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

daher nicht anwendbar. In solchen Fällen sollten die für die Gruppenaufsicht zuständigen 

Behörden, insbesondere bei horizontalen Gruppen ohne Kapitalverflechtungen zwischen 

den verschiedenen Unternehmen, befugt sein, das Vorliegen einer Gruppe festzustellen. 

Für eine solche Feststellung sollten auch objektive Kriterien festgelegt werden. Solange 

sich die Besonderheiten der Gruppen nicht ändern, wird davon ausgegangen, dass 

Gruppen, die bereits der Gruppenaufsicht unterliegen, weiterhin dieser Aufsicht 

unterliegen. 
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(79) Den Versicherungs- und Rückversicherungsgruppen ist freigestellt, mit welchen 

spezifischen internen Regelungen, welcher Aufgabenverteilung und welcher 

Organisationsstruktur innerhalb der Gruppe sie die Einhaltung der Richtlinie 2009/138/EG 

gewährleisten wollen. Jedoch können solche Regelungen und Organisationsstrukturen in 

einigen wenigen Fällen eine wirksame Gruppenaufsicht gefährden. Deshalb sollten die für 

die Gruppenaufsicht zuständigen Behörden – unter außergewöhnlichen Umständen und 

nach Konsultation der EIOPA und der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden – befugt 

sein, Veränderungen dieser Regelungen oder Organisationsstrukturen zu verlangen. Die für 

die Gruppenaufsicht zuständigen Behörden sollten ihren Beschluss gebührend begründen 

und erläutern, warum die bestehenden Regelungen oder Strukturen eine wirksame 

Gruppenaufsicht behindern und gefährden. 

(80) Die für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörden könnten beschließen, ein Unternehmen 

von der Gruppenaufsicht auszuschließen, insbesondere wenn sie der Auffassung sind, dass 

ein solches Unternehmen im Verhältnis zu den mit der Gruppenaufsicht verfolgten Zielen 

nur von untergeordneter Bedeutung ist. Die EIOPA hat unterschiedliche Auslegungen des 

Kriteriums der „untergeordneten Bedeutung“ bemerkt und festgestellt, dass solche 

Ausschlüsse mitunter zu einem vollständigen Verzicht auf die Gruppenaufsicht oder zu 

einer Beaufsichtigung auf der Ebene eines zwischengeschalteten Mutterunternehmens 

führen. Daher muss klargestellt werden, dass dies nur unter sehr außergewöhnlichen 

Umständen der Fall sein sollte und dass die für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörden 

die EIOPA konsultieren sollten, bevor sie derartiges beschließen. Außerdem sollten 

Kriterien eingeführt werden, damit klarer wird, was unter „untergeordneter Bedeutung“ im 

Verhältnis zu den mit der Gruppenaufsicht verfolgten Zielen zu verstehen ist. 
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(81) Beschlüsse, ein Unternehmen nicht in die Gruppenaufsicht einzubeziehen, können auf 

der Grundlage verschiedener Bestimmungen der Richtlinie 2009/138/EG gefasst 

werden. Änderungen des Artikels 214 Absatz 2 der genannten Richtlinie, mit denen der 

Begriff „untergeordnete Bedeutung“ präzisiert werden soll, sollten daher die bestehende 

mögliche Grundlage zur Fassung von Beschlüssen zum Ausschluss von der 

Gruppenaufsicht nach Buchstabe c jenes Artikels nicht berühren, wenn der 

Mitgliedstaat Artikel 214 der genannten Richtlinie in einer Weise umgesetzt hat, dass 

damit der Ausschluss des obersten Mutterunternehmens möglich ist, wenn dieses alle 

folgenden Merkmale aufweist: Es bleibt im Einklang mit den Rechtsvorschriften dieses 

Mitgliedstaats unter der Aufsicht der Aufsichtsbehörde, es verfügt nicht über eine 

Zulassung zur Aufnahme der Versicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit, es stellt 

keine Nebendienstleistungen für die Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen in der Gruppe bereit, in seiner Satzung ist die 

Ausführung der zentralen Koordination seiner Versicherungs- oder 

Rückversicherungstochterunternehmen im Einklang mit den Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats, die den Tätigkeitsbereich des Unternehmens streng begrenzen, 

ausdrücklich ausgeschlossen, und es gibt ein zwischengeschaltetes Unternehmen mit 

Sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, das die Versicherungs- oder 

Rückversicherungstochterunternehmen in der Gruppe tatsächlich führt. 
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(82) Es mangelt an Klarheit darüber, bei welcher Art von Unternehmen zur Berechnung der 

Gruppensolvabilität die Methode 2, das heißt die in der Richtlinie 2009/138/EG festgelegte 

Abzugs- und Aggregationsmethode angewandt werden kann, was der 

Wettbewerbsgleichheit ▌ abträglich ist. Daher sollte klar festgelegt werden, welche 

Unternehmen in die Berechnung der Gruppensolvabilität nach der Methode 2 einbezogen 

werden können. Diese Methode sollte nur auf Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, Drittlandsversicherungs- und -

rückversicherungsunternehmen, Unternehmen aus anderen Bereichen des Finanzsektors, 

gemischte Finanzholdinggesellschaften, Versicherungsholdinggesellschaften und andere 

Mutterunternehmen angewandt werden, deren Haupttätigkeit im Erwerb und Halten von 

Beteiligungen an Tochterunternehmen besteht, wobei diese Tochterunternehmen 

ausschließlich oder hauptsächlich Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

oder Drittlandsversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen sind. 
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(83) In einigen Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppen erwirbt und hält ein 

zwischengeschaltetes Mutterunternehmen, das kein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen oder Drittlandsversicherungs- oder 

-rückversicherungsunternehmen ist, Beteiligungen an Tochterunternehmen, bei denen es 

sich ausschließlich oder hauptsächlich um Drittlandsversicherungs- oder 

-rückversicherungsunternehmen handelt. Nach den gegenwärtigen Vorschriften werden 

diese zwischengeschalteten Mutterunternehmen für den Fall, dass sie keine Beteiligung an 

mindestens einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in der 

Union halten, für die Zwecke der Berechnung der Gruppensolvabilität nicht als 

Versicherungsholdinggesellschaft behandelt, obgleich ihre Risiken sehr ähnlich geartet 

sind. Daher sollten die Vorschriften so geändert werden, dass solche Holdinggesellschaften 

von Drittlandsversicherungs- und -rückversicherungsunternehmen für die Zwecke der 

Berechnung der Gruppensolvabilität genauso behandelt werden wie 

Versicherungsholdinggesellschaften. 

(84) In der Richtlinie 2009/138/EG und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der 

Kommission sind vier Methoden für die Einbeziehung von Unternehmen anderer Bereiche 

des Finanzsektors in die Berechnung der Gruppensolvabilität vorgesehen, darunter die in 

Anhang I der Richtlinie 2002/87/EG festgelegten Methoden 1 und 2. Dies führt zu 

uneinheitlichen Aufsichtsansätzen und ungleichen Wettbewerbsbedingungen und 

verursacht ungebührliche Komplexität. Deshalb sollten die Vorschriften so vereinfacht 

werden, dass Unternehmen aus anderen Bereichen des Finanzsektors immer zur 

Solvabilität der Gruppe beitragen, indem sie die einschlägigen sektoralen Vorschriften für 

die Berechnung der Eigenmittel und der Kapitalanforderungen anwenden. Diese 

Eigenmittel und Kapitalanforderungen sollten schlicht mit den Eigenmitteln und 

Kapitalanforderungen des Versicherungs- und Rückversicherungsteils der Gruppe 

aggregiert werden. 
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(85) Nach den gegenwärtigen Vorschriften haben die beteiligten Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen nur beschränkte Möglichkeiten, vereinfachte 

Berechnungen zur Bestimmung ihrer Gruppensolvabilität zu verwenden, wenn Methode 1, 

das heißt die Berechnung auf der Grundlage des konsolidierten Abschlusses, angewandt 

wird. Dies verursacht eine unverhältnismäßige Belastung, insbesondere wenn Gruppen 

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen halten, die sehr klein sind. Aus diesem Grund 

sollte es den beteiligten Unternehmen gestattet werden, verbundene Unternehmen, deren 

Größe für ihre Gruppensolvabilität unwesentlich ist, nach vorheriger aufsichtlicher 

Genehmigung mittels vereinfachter Ansätze einzubeziehen. 

(86) Der Begriff der Belastung, die bei der Einstufung von Eigenmittelbestandteilen in Klassen 

(„Tiers“) zu berücksichtigen ist, wird nicht näher erläutert. So ist insbesondere unklar, wie 

dieser Begriff bei Versicherungsholdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften anzuwenden ist, die keine Versicherungsnehmer und 

Begünstigten als direkte Kunden haben. Daher sollten Mindestkriterien eingeführt werden, 

mit denen ermittelt werden kann, in welchen Fällen ein von einer 

Versicherungsholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft 

ausgegebener Eigenmittelbestandteil frei von Belastungen ist. 
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(87) Der Kreis der Unternehmen, die bei der Berechnung der Untergrenze für die 

Solvenzkapitalanforderung der Gruppe berücksichtigt werden sollten, sollte mit dem Kreis 

der Unternehmen übereinstimmen, die zu den anrechnungsfähigen Eigenmitteln beitragen, 

die zur Bedeckung der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe zur 

Verfügung stehen. Deshalb sollten bei der Berechnung der Untergrenze auch im Rahmen 

der Methode 1 einbezogene Drittlandsversicherungs- und -rückversicherungsunternehmen 

berücksichtigt werden. 

(88) Die Formel für die Berechnung des Mindestbetrags der konsolidierten 

Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe könnte dazu führen, dass dieser Mindestbetrag 

nahe an oder sogar gleich der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe ist. 

In solchen Fällen, in denen eine Gruppe zwar nicht den Mindestbetrag der konsolidierten 

Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe einhält, jedoch ihre anhand konsolidierter 

Daten berechnete Solvenzkapitalanforderung auf Gruppenebene erfüllt, sollten die 

Aufsichtsbehörden ausschließlich diejenigen Befugnisse ausüben, die ihnen bei 

Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe zur Verfügung stehen. 
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(89) Für die Zwecke der Berechnung der Solvabilität der Gruppe sollten 

Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften auf die 

gleiche Weise behandelt werden wie Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen. 

Dies bedeutet, dass für solche Unternehmen die fiktiven Kapitalanforderungen berechnet 

werden sollten. Allerdings sollten solche Berechnungen niemals implizieren, dass 

Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften diese 

fiktiven Kapitalanforderungen auf Einzelebene erfüllen müssen. 

(90) Keine Rechtsvorschrift regelt, wie die Gruppensolvabilität zu berechnen ist, wenn eine 

Kombination aus Methode 1 und Methode 2 angewandt wird. Dies führt zu nicht 

übereinstimmenden Praktiken und zu Unsicherheiten, insbesondere wenn es darum geht, 

wie der Beitrag der im Rahmen der Methode 2 einbezogenen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen zur Solvenzkapitalanforderung zu berechnen ist. Deshalb 

sollte Klarheit darüber geschaffen werden, wie die Gruppensolvabilität zu berechnen ist, 

wenn eine Kombination der Methoden angewandt wird. Zu diesem Zweck sollten keine 

wesentlichen Risiken, die von diesen Unternehmen ausgehen, bei der Berechnung der 

Gruppensolvabilität außer Acht gelassen werden. Um jedoch eine wesentliche Erhöhung 

der Kapitalanforderungen zu vermeiden und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppen auf globaler Ebene zu wahren, sollte 

klargestellt werden, dass bei der Berechnung der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung 

für die Gruppe keine Kapitalanforderung für das Aktienrisiko auf solche Beteiligungen 

anzuwenden ist. Aus demselben Grund sollte eine Kapitalanforderung für das 

Währungsrisiko auf den Wert dieser Beteiligungen nur in dem Maße angewandt werden, 

wie dieser Wert die Solvenzkapitalanforderungen dieser verbundenen Unternehmen 

übersteigt. Die beteiligten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen sollten die 

Möglichkeit haben, die Diversifizierung zwischen diesem Währungsrisiko und anderen 

Risiken bei der Berechnung der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe 

zu berücksichtigen. 
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(91) Derzeit können die für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörden auf der Grundlage der 

Solvenzkapitalanforderungen, auf der Grundlage der versicherungstechnischen 

Rückstellungen oder auf der Grundlage von beidem Schwellenwerte festlegen, ab denen 

gruppeninterne Transaktionen und Risikokonzentrationen als bedeutend gelten. Jedoch 

könnten sich für die Festlegung der Schwellenwerte auch andere risikobasierte quantitative 

oder qualitative Kriterien, beispielsweise die anrechnungsfähigen Eigenmittel, anbieten. 

Deshalb sollten die für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörden mehr Flexibilität haben, 

wenn sie eine bedeutende gruppeninterne Transaktion oder eine bedeutende 

Risikokonzentration definieren. 
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(92) Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften können 

Mutterunternehmen von Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppen sein. In diesem 

Fall ist die Gruppenaufsicht auf Basis der konsolidierten Lage dieser 

Holdinggesellschaften anzuwenden. Da die von solchen Holdinggesellschaften 

kontrollierten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen nicht immer in der 

Lage sind, die Erfüllung der Anforderungen der Gruppenaufsicht zu gewährleisten, muss 

dafür gesorgt werden, dass die für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörden über 

angemessene Aufsichts- und Durchsetzungsbefugnisse verfügen, um sicherstellen zu 

können, dass Gruppen die Richtlinie 2009/138/EG einhalten. Deshalb sollten die für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörden, ähnlich wie bei den Änderungen, die mit der 

Richtlinie (EU) 2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates19 an der Richtlinie 

2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates20 für Kredit- und Finanzinstitute 

eingeführt wurden, in Bezug auf Holdinggesellschaften bestimmte Mindestbefugnisse 

erhalten, insbesondere auch die allgemeinen Aufsichtsbefugnisse, die für die Zwecke der 

Gruppenaufsicht auf Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen anwendbar sind. 

                                                
19 Richtlinie (EU) 2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 

zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung 
ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte 
Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und 
Kapitalerhaltungsmaßnahmen (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 253). 

20 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 338). 
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(93) Zum Schutz der Versicherungsnehmer sollten alle in der Union tätigen 

Versicherungsgruppen, unabhängig vom Standort des Sitzes ihres obersten 

Mutterunternehmens, bei der Anwendung der Gruppenaufsicht nach Titel III der 

Richtlinie 2009/138/EG gleich behandelt werden. Gehören Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen einer Gruppe an, deren Mutterunternehmen ihren Sitz in 

einem Drittland unterhält, welches nicht nach Artikel 260 der genannten Richtlinie ▌ als 

gleichwertig oder vorläufig gleichwertig anerkannt wurde, stellt die Gruppenaufsicht eine 

größere Herausforderung dar. Nach Artikel 262 jener Richtlinie könnten die für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörden beschließen, für diese Gruppen sogenannte 

„andere Methoden“ anzuwenden. Allerdings werden diese Methoden nicht klar definiert 

und auch die Ziele, die mit diesen anderen Methoden erreicht werden sollen, sind 

ungewiss. Wird dieses Problem nicht angegangen, könnte es zu ungewünschten 

Auswirkungen auf die Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen zwischen Gruppen, 

deren oberstes Mutterunternehmen in der Union ansässig ist, und Gruppen, deren 

oberstes Mutterunternehmen in einem nicht gleichwertigen Drittland ansässig ist, 

führen. Deshalb sollte der Zweck dieser anderen Methoden näher spezifiziert werden, 

wobei auch ein Mindestsatz an Maßnahmen festgelegt werden sollte, die die für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörden in Betracht ziehen sollten. Insbesondere sollten 

diese Methoden für alle Versicherungsnehmer von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, die ihren Sitz in der Union haben, das gleiche 

Schutzniveau gewährleisten, unabhängig vom Standort des Sitzes des obersten 

Mutterunternehmens der Gruppe, zu dem diese Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen gehören. 
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(94) Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2019/981 der Kommission21 wurden günstigere 

Regelungen für langfristige Aktieninvestitionen eingeführt. Das durationsbasierte 

Untermodul Aktienrisiko, das ebenfalls darauf abzielt, das geringere Risiko von Anlagen 

mit längerem Zeithorizont abzubilden, in der Union aber nur von sehr beschränktem 

Nutzen ist, unterliegt strengeren Kriterien als langfristige Aktieninvestitionen. Daher 

scheint das bestehende durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko angesichts der neuen 

Aufsichtskategorie langfristige Aktieninvestitionen nicht mehr nötig. Da keine 

Notwendigkeit besteht, zwei unterschiedliche günstigere Regelungen zu erhalten, die beide 

das Ziel haben, langfristige Investitionen zu belohnen, sollte das durationsbasierte 

Untermodul Aktienrisiko gestrichen werden. Um jedoch zu vermeiden, dass sich diese 

Streichung nachteilig auswirkt, sollte eine Bestandsschutzklausel für Versicherer 

vorgesehen werden, die das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko derzeit nutzen. 

                                                
21 Delegierte Verordnung (EU) 2019/981 der Kommission vom 8. März 2019 zur Änderung 

der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 161 vom 
18.6.2019, S. 1). 
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(95) Um die Umwelt- und Klimaziele des Grünen Deals zu erreichen, müssen hohe 

Anlagesummen aus dem Privatsektor, insbesondere auch von Versicherungs- und 

Rückversicherungsgesellschaften, in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Die 

Bestimmungen der Richtlinie 2009/138/EG, die die Kapitalanforderungen regeln, sollten 

nachhaltige Investitionen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen nicht 

behindern, das Risiko von Investitionen in umweltschädliche Tätigkeiten aber in vollem 

Umfang widerspiegeln. Auch wenn die Datenlage zu den Risikounterschieden zwischen 

ökologisch oder sozial schädlichen und anderen Investitionen bislang noch nicht ausreicht, 

könnten solche Daten in den nächsten Jahren doch verfügbar werden. Um eine 

angemessene Bewertung der einschlägigen Datenlagen sicherzustellen, sollte die EIOPA 

die Datenlage zum Risikoprofil ökologisch oder sozial schädlicher Investitionen 

beobachten und bis 2024 darüber Bericht erstatten. Gegebenenfalls sollte der Bericht der 

EIOPA auch Empfehlungen für Änderungen an der Richtlinie 2009/138/EG und an den 

gemäß jener Richtlinie erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten 

enthalten. Es sollte für die EIOPA möglich sein, auch zu erkunden, ob und wie bestimmte 

andere ökologische Risiken, die nicht mit dem Klimawandel zusammenhängen, 

berücksichtigt werden sollten. So könnte die EIOPA, wenn die Datenlage dies nahelegt, 

beispielsweise analysieren, ob die mit der vorliegenden Richtlinie eingeführten 

Szenarioanalysen für klimawandelbezogene Risiken auf andere ökologische Risiken 

ausgeweitet werden sollten. 
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(96) Der Klimawandel wirkt sich auf die Häufigkeit und Schwere von Naturkatastrophen aus, 

und beides dürfte aufgrund der Schädigung und Verschmutzung der Umwelt noch weiter 

ansteigen. Dadurch könnte sich auch die Exponiertheit der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen gegenüber dem Naturkatastrophenrisiko verändern und 

könnten die in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 festgelegten Standardparameter 

für das Naturkatastrophenrisiko hinfällig werden. Um sicherzustellen, dass zwischen den 

Standardparametern für das Naturkatastrophenrisiko und der tatsächlichen Exponiertheit 

von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gegenüber derlei Risiken nicht 

auf Dauer eine Diskrepanz besteht, sollte die EIOPA den Umfang des 

Naturkatastrophenrisikomoduls und die Kalibrierungen seiner Standardparameter 

regelmäßig überprüfen. Hierzu sollte die EIOPA die neuesten verfügbaren Daten aus der 

Klimaforschung berücksichtigen und der Kommission für den Fall, dass Diskrepanzen 

festgestellt werden, eine Stellungnahme vorlegen. 

(97) Die in Artikel 308b Absatz 12 der Richtlinie 2009/138/EG festgelegten Anforderungen 

sollten geändert werden, um die Übereinstimmung mit dem Bankenrahmen sicherzustellen 

und bei der Behandlung von Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder 

Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die auf die Landeswährung eines anderen 

Mitgliedstaats lauten und in dieser Währung refinanziert sind, gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollte für solche 

Risikopositionen eine Bestandsschutzregelung eingeführt werden, die die einschlägigen 

Risikopositionen von den Kapitalanforderungen für das Spreadrisiko und für 

Marktrisikokonzentrationen ausnimmt, sofern die Risikopositionen vor dem 1. Januar 2023 

eingegangen wurden. 
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(98) In einigen Fällen machen Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppen ausgiebig 

Gebrauch von der Übergangsmaßnahme für die risikofreien Zinssätze und der 

Übergangsmaßnahme für die versicherungstechnischen Rückstellungen. Durch diesen 

Gebrauch wird die tatsächliche Solvabilität der Gruppe möglicherweise nicht richtig 

abgebildet. Deswegen sollten die Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppen 

verpflichtet werden, offenzulegen, wie sich die Annahme, dass die aus diesen 

Übergangsmaßnahmen resultierenden Eigenmittel nicht zur Bedeckung der 

Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe zur Verfügung stünden, auf ihre Solvabilität 

auswirken würde. Die Aufsichtsbehörden sollten auch befugt sein, geeignete Maßnahmen 

zu treffen, damit die Nutzung der Maßnahmen die Finanzlage der Gruppe angemessen 

widerspiegelt. Diese Maßnahmen sollten jedoch die Nutzung dieser Übergangsmaßnahmen 

durch verbundene Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen bei der 

Berechnung ihrer Solvenzkapitalanforderung auf Einzelebene nicht beeinträchtigen. 

(99) Die Richtlinie 2009/138/EG sieht Übergangsmaßnahmen für die risikofreien Zinssätze und 

die versicherungstechnischen Rückstellungen vor, die der aufsichtlichen Genehmigung 

bedürfen und in Bezug auf vor 2016 geschlossene Verträge gelten, aus denen sich die 

Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen ergeben. Auch wenn die 

Übergangsmaßnahmen die Unternehmen anspornen sollten, so zeitnah wie möglich zur 

Einhaltung der genannten Richtlinie überzugehen, dürfte die Anwendung von 

Übergangsmaßnahmen, die lang nach 2016 erstmals genehmigt wurden, den Pfad zur 

Einhaltung der genannten Richtlinie doch verlangsamen. Die Nutzung dieser 

Übergangsmaßnahmen sollte daher nur in Fällen genehmigt werden, in denen ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen erstmalig den Vorschriften der 

Richtlinie 2009/138/EG unterliegt und in denen ein Unternehmen ein Portfolio von 

Versicherungs- oder Rückversicherungsverträgen übernommen hat und das übertragende 

Unternehmen vor der Übertragung in Bezug auf die Verpflichtungen aus diesem Portfolio 

eine Übergangsmaßnahme angewandt hat. 
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(100) Um Marktentwicklungen Rechnung zu tragen und bestimmte technische Einzelaspekte 

dieser Richtlinie zu ergänzen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

delegierte Rechtsakte hinsichtlich der Kriterien zur Ermittlung kleiner und nicht 

komplexer Unternehmen und Gruppen, des Umgangs mit dem von Kryptowerten 

ausgehenden Risiko im Untermodul Marktrisiko, der Klarstellungen in Bezug auf 

langfristige Investitionen, der Kriterien für die beschränkte aufsichtliche 

Berichterstattung von firmeneigenen Versicherungsunternehmen und firmeneigenen 

Rückversicherungsunternehmen, der vorsichtigen deterministischen Bewertung des 

besten Schätzwerts, der Anwendung des vereinfachten Ansatzes zur Berechnung der 

Gruppensolvabilität, der Informationen, die in die regelmäßigen aufsichtlichen Berichte 

für die Gruppe aufzunehmen sind, und der Verlängerung der Fristen für die 

Berichterstattungin Ausnahmefällen zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang 

stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
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(101) Um die harmonisierte Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten, sollte die EIOPA 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, um die Faktoren weiter zu 

präzisieren, die die Aufsichtsbehörden berücksichtigen müssen, um zu ermitteln, ob 

zwischen verschiedenen Unternehmen, die Teil einer Gruppe sein könnten, eine 

Beziehung besteht. Die Kommission sollte diese Richtlinie durch den Erlass der von der 

EIOPA ausgearbeiteten Entwürfe technischer Regulierungsstandards im Wege 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 ergänzen. Außerdem sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, mittels Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 

AEUV und in Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 von der 

EIOPA ausgearbeitete technische Durchführungsstandards in Bezug auf einige 

bestimmte methodologische Elemente im Zusammenhang mit der vorsichtigen 

deterministischen Bewertung des besten Schätzwerts für 

Lebensversicherungsverpflichtungen zu erlassen. 

(102) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung von Anreizen für Versicherer, 

einen Beitrag zur langfristigen nachhaltigen Finanzierung der Wirtschaft zu leisten, die 

Verbesserung der Risikosensitivität, die Minderung der übermäßigen kurzfristigen 

Volatilität der Solvabilität von Versicherern, die Verbesserung der Qualität, Kohärenz 

und Koordinierung der Versicherungsaufsicht in der gesamten Union und die 

Verbesserung des Schutzes der Versicherungsnehmer und Begünstigten von 

Versicherungsleistungen sowie die bessere Bewältigung des potenziellen Anstiegs von 

Systemrisiken im Versicherungssektor, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang 

mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die 

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=


 

 458 

(103) Das Vereinigte Königreich wurde am 1. Februar 2020 zu einem Drittland, und das 

Unionsrecht findet seit dem 31. Dezember 2020 keine Anwendung mehr auf das 

Vereinigte Königreich und in dessen Hoheitsgebiet. Da die Richtlinie 2009/138/EG 

mehrere Bestimmungen enthält, die auf die Eigenheiten bestimmter Mitgliedstaaten 

abstellen, sind diese, sofern sie speziell das Vereinigte Königreich betreffen, nunmehr 

überholt und sollten daher gestrichen werden. 

(104) Die Kalibrierungen, die für die von der Kommission erlassenen delegierten Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte verwendet werden, beruhen oft auf Daten, die durch die 

Einbeziehung von Daten aus dem Vereinigten Königreich stark beeinflusst werden. 

Daher sollten alle Kalibrierungen, die in die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 

und der Mindestkapitalanforderung einfließen, überprüft werden, um festzustellen, ob 

sie in unangemessener Weise von Daten aus dem Vereinigten Königreich abhängig sind, 

und gegebenenfalls sollten diese Daten aus den entsprechenden Datensätzen entfernt 

werden, es sein denn, es sind keine anderen Daten verfügbar. 
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(105) Es sollte sichergestellt werden, dass die aufsichtsrechtliche Behandlung von Anlagen in 

Verbriefungen, einschließlich einfacher, transparenter und standardisierter 

Verbriefungen (STS-Verbriefungen), den tatsächlichen Risiken angemessen Rechnung 

trägt und dass die mit solchen Anlagen verbundenen Kapitalanforderungen 

risikoorientiert sind. Zu diesem Zweck sollte die Kommission unter Berücksichtigung 

der verfügbaren Marktdaten die Angemessenheit bestehender Kalibrierungen für 

Anlagen in Verbriefungen, die in den gemäß der Richtlinie 2009/138/EG erlassenen 

delegierten Rechtsakten festgelegt sind, und ihre Kohärenz mit den 

Kapitalanforderungen für Anlagen in andere festverzinsliche Wertpapiere bewerten. Auf 

der Grundlage einer solchen Bewertung sollte die Kommission gegebenenfalls eine 

Änderung des delegierten Rechtsakts zur Festlegung der Kapitalanforderungen für 

Anlagen in Verbriefungen in Erwägung ziehen. Diese Änderungen, die risikobasiert und 

faktengestützt sein sollten, könnten die Einführung eines differenzierteren Satzes von 

Risikofaktoren je nach Rangfolge der Verbriefungstranchen oder auf der Grundlage 

einer Differenzierung verschiedener Arten von Nicht-STS-Verbriefungen je nach ihren 

Risiken umfassen. 

(106) Die Richtlinie 2009/138/EG sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2009/138/EG 

Die Richtlinie 2009/138/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a erhält Ziffer iv folgende Fassung: 

„iv) die in Irland betriebene sogenannte ‚permanent health insurance‘ (unwiderrufliche 

langfristige Krankenversicherung);“ 

2. In Artikel 4 Absatz 1 erhalten die Buchstaben a, b, und c folgende Fassung: 

„a) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen des Unternehmens übersteigen 

nicht 15 000 000 EUR; 

b) die gesamten versicherungstechnischen Rückstellungen des Unternehmens ohne 

Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von 

Zweckgesellschaften im Sinne von Artikel 76 übersteigen nicht 50 000 000 EUR; ▌ 

c) falls das Unternehmen zu einer Gruppe gehört: die gesamten 

versicherungstechnischen Rückstellungen der Gruppe ohne Abzug der 

einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von 

Zweckgesellschaften übersteigen nicht 50 000 000 EUR;“ 
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3. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Beistandsleistung wird anlässlich eines Unfalls oder einer Panne mit einem 

Kraftfahrzeug erbracht, sofern sich der Unfall oder die Panne innerhalb des 

Mitgliedstaats des Gewährleistenden oder in Nachbarländern ereignet hat;“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) In den in Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i und ii genannten Fällen entfällt die 

Bedingung, dass sich der Unfall oder die Panne innerhalb des Mitgliedstaats 

des Gewährleistenden ereignet haben muss, wenn der Begünstigte Mitglied der 

gewährleistenden Einrichtung ist und die Pannenhilfe oder die Beförderung des 

Fahrzeugs allein gegen Vorlage eines Mitgliederausweises ohne zusätzliche 

Prämienzahlung von einer ähnlichen Einrichtung des betroffenen Landes auf 

Basis einer Gegenseitigkeitsvereinbarung erbracht wird.“ 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 
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4. Artikel 8 Nummer 3 wird gestrichen. 

5. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 7 Buchstabe b wird gestrichen. 

b) Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

„10a. ‚kleines und nicht komplexes Unternehmen‘ ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, auch ein firmeneigenes 

Versicherungsunternehmen oder ein firmeneigenes 

Rückversicherungsunternehmen, das die in Artikel 29a festgelegten 

Bedingungen erfüllt und gemäß Artikel 29b als ein solches Unternehmen 

eingestuft wurde; 

10b. ‚Prüfungsgesellschaft‘ eine Prüfungsgesellschaft im Sinne von Artikel 2 

Nummer 3 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates*; 

10c. ‚Abschlussprüfer‘ einen Abschlussprüfer im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 

der Richtlinie 2006/43/EG; 

10d. ‚kleine und nicht komplexe Gruppe‘ eine Gruppe, die die in Artikel 213a 

festgelegten Bedingungen erfüllt und von der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde gemäß Artikel 213a Absatz 2 als eine solche Gruppe 

eingestuft wurde; 

______________________ 

* Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und 
konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des 
Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87).“ 
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c) Die Nummern 15 und 16 erhalten folgende Fassung: 

‘15. ‚Mutterunternehmen‘ ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 22 

Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates* oder ein Unternehmen, das die Aufsichtsbehörden gemäß 

Artikel 212 Absatz 2 oder Artikel 214 Absatz 5 oder 6 der vorliegenden 

Richtlinie als Mutterunternehmen betrachten; 

16. ‚Tochterunternehmen‘ ein Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 22 

Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2013/34/EU einschließlich seiner eigenen 

Tochterunternehmen sowie ein Unternehmen, das die Aufsichtsbehörden 

nach Artikel 212 Absatz 2 oder Artikel 214 Absatz 5 oder 6 der 

vorliegenden Richtlinie als Tochterunternehmen zu betrachten haben; 

__________________________ 
* Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss 
und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 
29.6.2013, S. 19).“ 
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d) Unter Nummer 18 werden die Worte „Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG“ 

durch die Worte „Artikel 22 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2013/34/EG“ 

ersetzt. 

e) Nummer 19 erhält folgende Fassung: 

„19. ‚gruppeninterne Transaktion‘ jede Transaktion, bei der sich ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, ein 

Drittlandsversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen, eine 

Versicherungsholdinggesellschaft oder eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft zur Erfüllung einer Verbindlichkeit direkt oder 

indirekt auf andere Unternehmen innerhalb derselben Gruppe oder auf 

mit den Unternehmen der Gruppe durch enge Verbindungen verbundene 

natürliche oder juristische Personen stützt, unabhängig davon, ob dies auf 

vertraglicher oder nicht vertraglicher und auf entgeltlicher oder 

unentgeltlicher Basis geschieht;“ 

f) Nummer 22 wird wie folgt geändert: 

i) Unter Buchstabe a werden die Worte „Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14 der 

Richtlinie 2004/39/EWG“ durch die Worte „Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates* 

___________________________ 

* Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. 
L 173 vom 12.6.2014, S. 349).“ ersetzt. 

ii) Unter Buchstabe b Ziffer i werden die Worte „Richtlinie 2004/39/EG“ 

durch die Worte „Richtlinie 2014/65/EU“ ersetzt. 
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g) Nummer 25 wird wie folgt geändert: 

i) Unter Buchstabe a werden die Worte „des Artikels 4 Absatz 1 

Nummern 5 bzw. 21 der Richtlinie 2006/48/EG“ durch die Worte „des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummern 1, 18 und 26 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

___________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 338).“ ersetzt. 

ii) Unter Buchstabe c werden die Worte „Richtlinie 2004/39/EG“ durch die 

Worte „Richtlinie 2014/65/EU“ ersetzt. 

h) Nummer 27 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe c Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) ein Nettoumsatz im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 

2013/34/EU von 13 600 000 EUR;“ 

ii) Die Worte „Richtlinie 83/349/EWG“ werden durch die Worte „Richtlinie 

2013/34/EU“ ersetzt. 
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i) Folgende Nummern werden angefügt: 

„41. ‚beaufsichtigtes Unternehmen‘ ein beaufsichtigtes Unternehmen im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der Richtlinie 2002/87/EG oder eine 

Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 

Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341; 

42. ‚Kryptowert‘ einen Kryptowert im Sinne von Artikel 3 Nummer 5 der 

Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*; 
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43. ‚Proportionalitätsmaßnahme‘ jede in Artikel 35 Absatz 5a, Artikel 41, 

Artikel 45 Absatz 1b, Artikel 45 Absatz 5, Artikel 45a Absatz 5, 

Artikel 51 Absatz 6, Artikel 51a Absatz 1, Artikel 77 Absatz 7 und 

Artikel 144a Absatz 4 vorgesehene Maßnahme sowie jegliche in den 

gemäß dieser Richtlinie erlassenen delegierten Rechtsakten 

vorgesehene Maßnahme, die gemäß Artikel 29c ausdrücklich auf 

kleine und nicht komplexe Unternehmen anwendbar ist; 

44. ‚Nachhaltigkeitsrisiko‘ ein Ereignis oder eine Bedingung in den 

Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen 

beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative 

Auswirkungen auf den Wert der Investition oder auf den Wert der 

Verbindlichkeit haben könnte; 

45. ‚Nachhaltigkeitsfaktoren‘ Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 24 der Verordnung (EU) 2019/2088 des 

Europäischen Parlaments und des Rates**; 
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____________________ 

* Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 
Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 
(ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 

** Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 
9.12.2019, S. 1).“ 
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6. In Artikel 18 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„i) angeben, ob in einem anderen Mitgliedstaat ein Antrag auf Zulassung für die 

Aufnahme der Tätigkeit der Direktversicherung oder der Rückversicherung oder für 

die Aufnahme der Tätigkeit eines anderen beaufsichtigten Unternehmens oder 

Versicherungsvertreibers abgelehnt oder widerrufen wurde, und die Gründe für die 

Ablehnung oder den Widerruf nennen.“ 

7. In Artikel 23 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f) den Mitgliedstaaten, Drittländern und, wenn die Zulassung für die Aufnahme und 

Ausübung der Tätigkeit der Versicherung oder der Rückversicherung auf der 

Ebene geografischer Gebiete innerhalb von Ländern erteilt wird, den relevanten 

geografischen Gebieten von Drittländern, in denen das betreffende Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen tätig werden will.“ 
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8. In Artikel 24 Absatz 2 Unterabsatz 2 werden die Worte „Richtlinie 2004/39/EG“ durch die 

Worte „Richtlinie 2014/65/EU“ ersetzt. 

9. ▌Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 „Ebenso ist ein gerichtlicher Rechtsbehelf für den Fall vorzusehen, dass die 

Aufsichtsbehörden über den Zulassungsantrag innerhalb von sechs Monaten – 

oder im Fall einer gemeinsamen Bewertung nach Artikel 26 Absatz 4 innerhalb 

von acht Monaten – nach Antragseingang noch nicht entschieden haben.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Jede Verweigerung einer Zulassung ist unter Angabe der Identität des 

antragstellenden Unternehmens und der Gründe für die Ablehnung der durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für 

das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) (im Folgenden 

„EIOPA“) zu melden. Die EIOPA unterhält eine aktualisierte Datenbank mit 

derartigen Informationen und gewährt den Aufsichtsbehörden Zugang zu dieser 

Datenbank. 

__________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung 
des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 48).“ 
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10. In Artikel 25a werden die Worte „der durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates(1) errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde 

für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA)“ durch 

die Worte „der EIOPA“ ersetzt. 

11. In Artikel 26 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Müssen nach Absatz 1 mehrere Aufsichtsbehörden konsultiert werden, kann jede 

betroffene Aufsichtsbehörde bei der Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats 

des Unternehmens, das die Zulassung beantragt, innerhalb von einem Monat nach 

Eingang darum ersuchen, dass der Zulassungsantrag gemeinsam bewertet wird. Die 

Schlussfolgerungen der gemeinsamen Bewertung werden von der Aufsichtsbehörde 

des Herkunftsmitgliedstaats des Unternehmens, das die Zulassung beantragt, bei 

ihrer endgültigen Entscheidung berücksichtigt.“ 
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12. In Artikel 29 erhalten die Absätze 3 und 4 folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in dieser Richtlinie festgelegten 

Anforderungen in einer Weise angewandt werden, die in angemessenem 

Verhältnis zu Art, Umfang und Komplexität der Risiken steht, die mit der 

Tätigkeit eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, 

insbesondere in Bezug auf Unternehmen, die als kleine und nicht komplexe 

Unternehmen eingestuft sind, einhergehen. 

(4) Bei den von der Kommission erlassenen delegierten Rechtsakten sowie 

technischen Regulierungsstandards und technischen Durchführungsstandards 

wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet und so die 

verhältnismäßige Anwendung dieser Richtlinie insbesondere auf kleine und 

nicht komplexe Unternehmen sichergestellt. ▌ 

Mit den durch die EIOPA gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 vorgelegten Entwürfen technischer Regulierungsstandards, den 

gemäß Artikel 15 jener Verordnung vorgelegten Entwürfen technischer 

Durchführungsstandards und den gemäß Artikel 16 jener Verordnung 

herausgegebenen Leitlinien und Empfehlungen wird die verhältnismäßige 

Anwendung dieser Richtlinie insbesondere auf kleine und nicht komplexe 

Unternehmen sichergestellt. 
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(5) Die Kommission ergänzt diese Richtlinie durch den Erlass delegierter 

Rechtsakte nach Artikel 301a, in denen Folgendes spezifiziert wird: 

a) die in Artikel 29a Absatz 1 festgelegten Kriterien, einschließlich des 

Ansatzes für die Berechnung der in Buchstabe a Ziffer iv, Buchstabe b 

Ziffer v und Buchstabe c Ziffer vii genannten Summe, 

b) die Methode, die zur Einstufung von Unternehmen als kleine und nicht 

komplexe Unternehmen anzuwenden ist, und 

c) die Bedingungen zur Erteilung oder zum Entzug der aufsichtlichen 

Genehmigung für Proportionalitätsmaßnahmen, die von Unternehmen, 

die nicht als kleine und nicht komplexe Unternehmen nach Artikel 29d 

eingestuft sind, angewandt werden müssen.“ 

13. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 29a 

Kriterien für die Ermittlung von kleinen und nicht komplexen Unternehmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen nach dem in Artikel 29b 

festgelegten Verfahren als kleine und nicht komplexe Unternehmen eingestuft 

werden, wenn sie in den zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren unmittelbar vor 

dieser Einstufung die folgenden Kriterien erfüllen: 
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a) Bei Unternehmen, die Lebensversicherungstätigkeiten betreiben, und bei 

Unternehmen, die sowohl Lebens- als auch 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten betreiben und deren 

versicherungstechnische Rückstellungen im Zusammenhang mit der 

Lebensversicherungstätigkeit 20 % oder mehr der gesamten 

versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Abzug der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften im 

Sinne von Artikel 76 ausmachen und deren jährlich verbuchte 

Bruttoprämieneinnahmen im Zusammenhang mit der 

Nichtlebensversicherungstätigkeit weniger als 40 % der gesamten jährlich 

verbuchten Bruttoprämien ausmachen, müssen alle folgenden Kriterien erfüllt 

sein: ▌ 

i) Das in Artikel 105 Absatz 5 Buchstabe a genannte Untermodul 

Zinsrisiko darf nicht mehr als 5 % der versicherungstechnischen 

Rückstellungen ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus 

Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften im Sinne von 

Artikel 76 betragen; 

ii) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen aus Geschäften, die 

in anderen Mitgliedstaaten als dem Herkunftsmitgliedstaat, in dem das 

Unternehmen nach Artikel 14 seine Zulassung erhalten hat, gezeichnet 

werden, dürfen einen der beiden folgenden Schwellenwerte nicht 

übersteigen: 

1. 20 000 000 EUR oder 

2. 10 % der gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen; 

iii) die versicherungstechnischen Rückstellungen im Zusammenhang mit 

der Lebensversicherungstätigkeit ohne Abzug der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften 

im Sinne von Artikel 76 dürfen 1 000 000 000 EUR nicht übersteigen; 
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iv) die Summe der folgenden Beträge darf 20 % der Gesamtinvestitionen 

nicht übersteigen: 

1. das in Artikel 105 Absatz 5 genannte Marktrisikomodul (brutto); 

2. der Teil des in Artikel 105 Absatz 6 genannten 

Gegenparteiausfallrisikomoduls, der Risikopositionen aus 

Verbriefungen, Derivaten, Forderungen gegenüber Vermittlern 

und sonstigen Anlagevermögenswerten entspricht, die nicht vom 

Untermodul für das Spread-Risiko abgedeckt werden; 

3. alle Kapitalanforderungen, die für Investitionen in immaterielle 

Vermögenswerte gelten, die nicht durch das Marktrisikomodul 

und das Gegenparteiausfallrisikomodul abgedeckt werden; 

v) die von dem Unternehmen übernommene Rückversicherung darf 50 % 

seiner gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen nicht 

übersteigen; ▌ 

vi) die Solvenzkapitalanforderung wird erfüllt. 

▌ 
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b) Bei Unternehmen, die Nichtlebensversicherungstätigkeiten betreiben, und bei 

Unternehmen, die sowohl Lebens- als auch 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten betreiben und deren jährlich verbuchte 

Bruttoprämieneinnahmen im Zusammenhang mit der 

Nichtlebensversicherungstätigkeit 40 % oder mehr der gesamten jährlich 

verbuchten Bruttoprämieneinnahmen ausmachen und deren 

versicherungstechnische Rückstellungen im Zusammenhang mit der 

Lebensversicherungstätigkeit weniger als 20 % der gesamten 

versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Abzug der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften im 

Sinne von Artikel 76 ausmachen, müssen alle folgenden Kriterien erfüllt sein: 

▌ 

i) die durchschnittliche Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) für 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten ohne Rückversicherung während 

der letzten drei Jahre muss weniger als 100 % betragen; 

ii) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen aus Geschäften, die 

in anderen Mitgliedstaaten als dem Herkunftsmitgliedstaat, in dem das 

Unternehmen nach Artikel 14 seine Zulassung erhalten hat, gezeichnet 

werden, dürfen einen der beiden folgenden Schwellenwerte nicht 

übersteigen: 

1. 20 000 000 EUR oder 

2. 10 % der gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen; 

iii) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen aus 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten dürfen 100 000 000 EUR nicht 

übersteigen; 

iv) die Summe der jährlich verbuchten Bruttoprämien in den Zweigen 5 

bis 7, 11, 12, 14 und 15 in Anhang I Abschnitt A darf 30 % der gesamten 

jährlich verbuchten Prämien im Zusammenhang mit dem 

Nichtlebensversicherungsgeschäft nicht übersteigen; 
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v) die Summe der folgenden Beträge darf 20 % der Gesamtinvestitionen 

nicht übersteigen: 

1. das in Artikel 105 Absatz 5 genannte Marktrisikomodul (brutto); 

2. der Teil des in Artikel 105 Absatz 6 genannten 

Gegenparteiausfallrisikomoduls, der Risikopositionen aus 

Verbriefungen, Derivaten, Forderungen gegenüber Vermittlern 

und sonstigen Anlagevermögenswerten entspricht, die nicht vom 

Untermodul für das Spread-Risiko abgedeckt werden; 

3. alle Kapitalanforderungen, die für Investitionen in immaterielle 

Vermögenswerte gelten, die nicht durch das Marktrisikomodul 

und das Gegenparteiausfallrisikomodul abgedeckt werden; 

vi) die von dem Unternehmen übernommene Rückversicherung darf 50 % 

seiner gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen nicht 

übersteigen; ▌ 

vii) die Solvenzkapitalanforderung wird erfüllt. 

▌ 
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c) Bei Unternehmen, die sowohl Lebens- als auch 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten betreiben und deren 

versicherungstechnische Rückstellungen im Zusammenhang mit der 

Lebensversicherungstätigkeit 20 % oder mehr der gesamten 

versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Abzug der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften im 

Sinne von Artikel 76 ausmachen und deren jährlich verbuchte 

Bruttoprämieneinnahmen im Zusammenhang mit der 

Nichtlebensversicherungstätigkeit 40 % oder mehr der gesamten jährlich 

verbuchten Bruttoprämien ausmachen, müssen alle folgenden Kriterien erfüllt 

sein: ▌ 

i) Das in Artikel 105 Absatz 5 Buchstabe a genannte Untermodul 

Zinsrisiko darf nicht mehr als 5 % der versicherungstechnischen 

Rückstellungen ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus 

Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften im Sinne von 

Artikel 76 betragen; 

ii) die durchschnittliche Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) für 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten ohne Rückversicherung während 

der letzten drei Jahre muss weniger als 100 % betragen; 
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iii) die versicherungstechnischen Rückstellungen im Zusammenhang mit 

der Lebensversicherungstätigkeit ohne Abzug der einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften 

im Sinne von Artikel 76 dürfen 1 000 000 000 EUR nicht übersteigen; 

iv) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen aus 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten dürfen 100 000 000 EUR nicht 

übersteigen; 

v) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen aus Geschäften, die 

in anderen Mitgliedstaaten als dem Herkunftsmitgliedstaat, in dem das 

Unternehmen nach Artikel 14 seine Zulassung erhalten hat, gezeichnet 

werden, dürfen einen der beiden folgenden Schwellenwerte nicht 

übersteigen: 

1. 20 000 000 EUR oder 

2. 10 % der gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen; 

vi) die Summe der jährlich verbuchten Bruttoprämien in den Zweigen 5 

bis 7, 11, 12, 14 und 15 in Anhang I Abschnitt A darf 30 % der gesamten 

jährlich verbuchten Prämien im Zusammenhang mit dem 

Nichtlebensversicherungsgeschäft nicht übersteigen; 
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vii) die Summe der folgenden Beträge darf 20 % der Gesamtinvestitionen 

nicht übersteigen: 

1. das in Artikel 105 Absatz 5 genannte Marktrisikomodul (brutto); 

2. der Teil des in Artikel 105 Absatz 6 genannten 

Gegenparteiausfallrisikomoduls, der Risikopositionen aus 

Verbriefungen, Derivaten, Forderungen gegenüber Vermittlern 

und sonstigen Anlagevermögenswerten entspricht, die nicht vom 

Untermodul für das Spread-Risiko abgedeckt werden; 

3. alle Kapitalanforderungen, die für Investitionen in immaterielle 

Vermögenswerte gelten, die nicht durch das Marktrisikomodul 

und das Gegenparteiausfallrisikomodul abgedeckt werden; 

viii) die von dem Unternehmen übernommene Rückversicherung darf 50 % 

seiner gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen nicht 

übersteigen; ▌ 
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ix) die Solvenzkapitalanforderung wird erfüllt. 

Die unter Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffern ii und v, Buchstabe b Ziffern ii und vi 

und Buchstabe c Ziffern v und viii festgelegten Kriterien gelten nicht für 

firmeneigene Versicherungsunternehmen oder firmeneigene 

Rückversicherungsunternehmen. 

▌ 

Abweichend von Unterabsatz 1 werden firmeneigene Versicherungsunternehmen 

und firmeneigene Rückversicherungsunternehmen auch als kleine und nicht 

komplexe Unternehmen eingestuft, wenn sie die in Unterabsatz 1 festgelegten 

Kriterien nicht erfüllen, sofern sie die beiden folgenden Kriterien erfüllen: 

a) Auf alle Versicherten und Begünstigten trifft eine der folgenden Aussagen 

zu: 

i) Sie sind Rechtsträger innerhalb der Gruppe, der das firmeneigene 

Versicherungsunternehmen oder das firmeneigene 

Rückversicherungsunternehmen angehört; 

ii) sie sind natürliche Personen, die im Rahmen der 

Versicherungsverträge dieser Gruppe Anspruch auf 

Versicherungsschutz haben, sofern die Geschäfte mit diesen 

natürlichen Personen unter einer Schwelle von 5 % der 

versicherungstechnischen Rückstellungen bleiben; 
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b) die Versicherungsverpflichtungen und die Versicherungsverträge, die den 

Rückversicherungsverpflichtungen des firmeneigenen 

Versicherungsunternehmens oder des firmeneigenen 

Rückversicherungsunternehmens zugrunde liegen, bestehen nicht aus einer 

vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung. 

2. Bei Unternehmen, die seit weniger als zwei Jahren über eine Zulassung nach 

Artikel 14 verfügen, oder bei Unternehmen, die seit weniger als einem Jahr über 

eine Zulassung verfügen, wird die Einhaltung der in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels festgelegten Kriterien in Bezug auf das letzte Geschäftsjahr vor der 

Einstufung bzw. in Bezug auf den in Artikel 23 genannten Tätigkeitsplan bewertet. 

3. Die folgenden Unternehmen werden niemals als kleine und nicht komplexe 

Unternehmen eingestuft: ▌ 

a) Unternehmen, die entsprechend den in Kapitel VI Abschnitt 4 Unterabschnitt 3 

festgelegten Anforderungen an interne Voll- und Partialmodelle die 

Solvenzkapitalanforderung mit einem genehmigten internen Voll- oder 

Partialmodell berechnen; 
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b) Unternehmen, die Mutterunternehmen eines Finanzkonglomerats im Sinne 

von Artikel 2 Nummer 14 der Richtlinie 2002/87/EG oder einer 

Versicherungsgruppe im Sinne von Artikel 212 sind, die nach Artikel 213 

Absatz 2 Buchstabe a oder b der Gruppenaufsicht unterliegt, es sei denn, die 

Gruppe ist als kleine und nicht komplexe Gruppe eingestuft; 

c) Unternehmen, die Mutterunternehmen eines in Artikel 228 Absatz 1 

Buchstaben a bis e genannten Unternehmens sind; 

d) Unternehmen, die im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b Ziffern iii 

und iv Pensionsfonds von Gruppen verwalten, wenn der Wert der 

Vermögenswerte der Pensionsfonds von Gruppen 1 000 000 000 EUR 

übersteigt. 

Artikel 29b 

Einstufungsverfahren für Unternehmen, die die Kriterien erfüllen 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen, die die in Artikel 29a 

genannten Kriterien erfüllen, die Möglichkeit haben, der Aufsichtsbehörde die 

Erfüllung der Kriterien zu notifizieren, um als kleines und nicht komplexes 

Unternehmen eingestuft zu werden. 
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2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Notifizierung wird von dem Unternehmen 

an die Aufsichtsbehörde desjenigen Mitgliedstaats gerichtet, der die in Artikel 14 

genannte vorherige Zulassung erteilt hat. Die Notifizierung muss alles Folgende 

enthalten: 

a) den Nachweis, dass alle in Artikel 29a festgelegten Kriterien, die für dieses 

Unternehmen gelten, erfüllt sind; 

b) seine Erklärung, wonach das Unternehmen keine strategischen Änderungen 

plant, die dazu führen würden, dass eines der in Artikel 29a festgelegten 

Kriterien innerhalb der nächsten drei Jahren nicht mehr erfüllt wird; 

c) eine Angabe der Proportionalitätsmaßnahmen, die das Unternehmen 

anzuwenden gedenkt, insbesondere Angaben dazu, ob die Vereinfachung in 

Bezug auf den besten Schätzwert genutzt werden soll und ob das Unternehmen 

die Absicht hat, die vereinfachte Methode zur Berechnung der 

versicherungstechnischen Rückstellungen nach Artikel 77 Absatz 7 

anzuwenden. 
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3. Die Aufsichtsbehörde kann die Einstufung als kleines und nicht komplexes 

Unternehmen innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der in Absatz 1 genannten 

vollständigen Notifizierung ausschließlich aus folgenden Gründen ablehnen: 

a) Nichterfüllung der Kriterien gemäß Artikel 29a; 

b) Nichterfüllung der Solvenzkapitalanforderung, bewertet bei 

Nichtanwendung einer der Übergangsmaßnahmen nach Artikel 77a 

Absatz 2, Artikel 308c, Artikel 308d und gegebenenfalls Artikel 111 Absatz 1 

Unterabsatz 2; 

c) das Unternehmen repräsentiert mehr als 5 % des 

Lebensversicherungsmarktes oder gegebenenfalls des 

Nichtlebensversicherungsmarktes des Herkunftsmitgliedstaats des 

Unternehmens in Einklang mit Artikel 35a Absatz 1 Unterabsatz 2. 

4. Jeder Beschluss der Aufsichtsbehörde, die Einstufung als kleines und nicht 

komplexes Unternehmen abzulehnen, ist hinreichend zu begründen und dem 

betreffenden Unternehmen bekanntzugeben. 

 Liegt kein solcher Beschluss vor, so wird das Unternehmen nach Ablauf der in 

Absatz 3 genannten zweimonatigen Frist als kleines und nicht komplexes 

Unternehmen eingestuft. 

 Hat die Aufsichtsbehörde bereits vor Ablauf der in Absatz 3 genannten 

zweimonatigen Frist die Erfüllung der Kriterien in einem Beschluss bestätigt, so 

wird das Unternehmen ab dem Datum dieses Beschlusses als kleines und nicht 

komplexes Unternehmen eingestuft. 

▌ 
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5. Bei Anträgen, die innerhalb der ersten sechs Monate nach dem ... [Datum des 

Geltungsbeginns dieser Änderungsrichtlinie] bei den Aufsichtsbehörden eingehen, 

wird die in Absatz 3 genannte Frist auf vier Monate verlängert. 

6. Ein Unternehmen wird so lange als kleines und nicht komplexes Unternehmen 

eingestuft, bis die Einstufung gemäß diesem Absatz endet. 

Erfüllt ein kleines und nicht komplexes Unternehmen eines der in Artikel 29a 

Absatz 1 festgelegten Kriterien nicht mehr, so teilt es dies der Aufsichtsbehörde 

unverzüglich mit. Besteht diese Nichterfüllung über zwei aufeinanderfolgende Jahre 

hinweg ununterbrochen fort, so teilt das Unternehmen dies der Aufsichtsbehörde mit 

und wird ab dem dritten Geschäftsjahr nicht mehr als kleines und nicht komplexes 

Unternehmen eingestuft. 

Fällt ein Unternehmen, das als kleines und nicht komplexes Unternehmen eingestuft 

wurde, unter eine der in Artikel 29a Absatz 3 festgelegten Kategorien, so teilt das 

Unternehmen dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich mit und wird ab dem 

folgenden Geschäftsjahr nicht mehr als kleines und nicht komplexes Unternehmen 

eingestuft. 
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Artikel 29c 

Anwendung von Proportionalitätsmaßnahmen durch Unternehmen, die als kleine und 

nicht komplexe Unternehmen eingestuft sind 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen, die als kleine und nicht 

komplexe Unternehmen eingestuft sind, ▌ alle ▌ Proportionalitätsmaßnahmen 

anwenden dürfen. 

2. Hat die Aufsichtsbehörde ernste Bedenken hinsichtlich des Risikoprofils eines 

kleinen und nicht komplexen Unternehmens, so kann sie abweichend von Absatz 1 

das betreffende Unternehmen schriftlich auffordern, von der Anwendung einer oder 

mehrerer Proportionalitätsmaßnahmen abzusehen, sofern dies unter Angabe der 

spezifischen Bedenken hinsichtlich des Risikoprofils des Unternehmens gebührend 

gerechtfertigt ist. Ernste Bedenken liegen vor, wenn 

a) die Solvenzkapitalanforderung nicht mehr erfüllt ist oder die Gefahr besteht, 

dass dieser Fall innerhalb der folgenden drei Monate eintritt, bewertet bei 

Nichtanwendung einer der Übergangsmaßnahmen nach Artikel 77a 

Absatz 2, Artikel 308c, Artikel 308d und gegebenenfalls Artikel 111 Absatz 1 

Unterabsatz 2, 

b) die Funktionsweise des Governance-Systems des Unternehmens gemäß 

Artikel 41 unwirksam ist oder 

c) wesentliche Veränderungen im Risikoprofil des Unternehmens zu einer 

erheblichen Nichterfüllung eines der in Artikel 29a Absatz 1 festgelegten 

Kriterien führen kann. 
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Artikel 29d 

Anwendung von Proportionalitätsmaßnahmen durch Unternehmen, die nicht als kleine und 

nicht komplexe Unternehmen eingestuft sind 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die nicht als kleine und nicht komplexe 

Unternehmen eingestuft sind, vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die 

Aufsichtsbehörde nur die in Artikel 35 Absatz 5a, Artikel 41, Artikel 45 Absatz 1b, 

Artikel 45 Absatz 5, Artikel 77 Absatz 7 und Artikel 144a Absatz 4 vorgesehenen 

Proportionalitätsmaßnahmen sowie die in den gemäß dieser Richtlinie erlassenen 

delegierten Rechtsakten vorgesehenen Proportionalitätsmaßnahmen anwenden 

dürfen, die sowohl gemäß Artikel 29c ausdrücklich auf kleine und nicht komplexe 

Unternehmen anwendbar sind als auch für die Zwecke des vorliegenden Artikels 

ermittelt werden. ▌ 

Das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen richtet einen schriftlichen 

Antrag auf Genehmigung an die Aufsichtsbehörde. Dieser Antrag muss Folgendes 

enthalten: 

a) eine Liste der Proportionalitätsmaßnahmen, die angewandt werden sollen, und 

die Gründe, warum ihre Anwendung angesichts der Art, des Umfangs und der 

Komplexität der mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen 

Risiken gerechtfertigt ist; 
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b) alle sonstigen wesentlichen Informationen über das Risikoprofil des 

Unternehmens; 

c) eine Erklärung, wonach das Unternehmen keine strategischen Änderungen 

plant, die sich innerhalb der nächsten drei Jahre auf das Risikoprofil des 

Unternehmens auswirken würden. 

(2) Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des in Absatz 1 genannten Antrags bewertet 

die Aufsichtsbehörde den Antrag und teilt dem Unternehmen mit, ob er genehmigt 

oder abgelehnt wurde und welche Proportionalitätsmaßnahmen genehmigt wurden. 

Genehmigt die Aufsichtsbehörde die Anwendung von Proportionalitätsmaßnahmen 

unter bestimmten Auflagen oder Bedingungen, muss der Genehmigungsbeschluss die 

Gründe für diese Auflagen und Bedingungen enthalten. Ein Beschluss der 

Aufsichtsbehörde, die Anwendung einer oder mehrerer im Antrag aufgeführter 

Proportionalitätsmaßnahmen abzulehnen, muss schriftlich unter Angabe der Gründe 

für den Beschluss der Aufsichtsbehörde mitgeteilt werden. Diese Gründe müssen mit 

dem Risikoprofil des Unternehmens zusammenhängen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann alle weiteren Informationen anfordern, die nötig sind, um 

die in Absatz 2 genannte Bewertung abzuschließen. Die in Absatz 2 genannte Frist 

wird für die Dauer zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Aufsichtsbehörden die 

Informationen zum ersten Mal anfordern, und dem Zeitpunkt, zu dem die 

entsprechende Antwort des betroffenen Unternehmens eingeht, ausgesetzt. Weitere 

Nachfragen der Aufsichtsbehörde bewirken keine Aussetzung der Bewertungsfrist. 

(4) Bei Anträgen, die innerhalb der ersten sechs Monate nach dem ... [Datum des 

Geltungsbeginns dieser Änderungsrichtlinie] bei den Aufsichtsbehörden eingehen, 

beträgt die in Absatz 2 genannte Frist vier Monate. 

(5) Die Genehmigung zur Anwendung von Proportionalitätsmaßnahmen kann jederzeit 

geändert oder widerrufen werden, wenn sich das Risikoprofil des Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmens verändert hat. Die Aufsichtsbehörde hat ihren 

entsprechenden Beschluss schriftlich zu begründen. 
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Artikel 29e 

Überwachung der Anwendung von Proportionalitätsmaßnahmen 

(1) Innerhalb eines Jahres nach ihrer Einstufung als kleine und nicht komplexe 

Unternehmen übermitteln Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

ihren Aufsichtsbehörden im Rahmen der in Artikel 35 genannten Informationen, die 

für Aufsichtszwecke beizubringen sind, Informationen über die angewandten 

Proportionalitätsmaßnahmen. Beabsichtigen Unternehmen, die Liste der 

anzuwendenden Proportionalitätsmaßnahmen zu ändern, so teilen sie dies ihren 

Aufsichtsbehörden unverzüglich mit. 

(2) Beschließen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 

Proportionalitätsmaßnahmen gemäß Artikel 29d anwenden, die Anwendung 

solcher Maßnahmen einzustellen, so setzen sie ihre Aufsichtsbehörden davon in 

Kenntnis. 

(3) Wenden Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zum ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] Proportionalitätsmaßnahmen an, die einer 

bestehenden Maßnahme im Rahmen der vorliegenden Richtlinie entsprechen, so 

können sie diese Maßnahmen für einen Zeitraum von höchstens vier Geschäftsjahren 

ohne die in den Artikeln 29b, 29c und 29d festgelegten Anforderungen weiter 

anwenden.“ 

14. Artikel 30 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Finanzaufsicht nach Absatz 1 umfasst für die gesamte Geschäftstätigkeit des 

Versicherungs- und des Rückversicherungsunternehmens die Überprüfung seines 

Governance-Systems, seiner Solvabilität, der Bildung versicherungstechnischer 

Rückstellungen, seiner Vermögenswerte und der anrechnungsfähigen Eigenmittel gemäß 

den in dem Herkunftsmitgliedstaat aufgrund der auf Unionsebene erlassenen Vorschriften 

befolgten Regelungen oder Praktiken.“ 
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▌  

16. Artikel 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten schreiben den Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der in den Artikeln 27 

und 28 festgelegten Ziele der Beaufsichtigung und der in Artikel 29 festgelegten 

allgemeinen Grundsätze der Beaufsichtigung, insbesondere des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit, vor, den Aufsichtsbehörden die Angaben zu übermitteln, die 

für die Zwecke der Beaufsichtigung erforderlich sind.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a) Unter Berücksichtigung der nach den Absätzen 1, 2 und 3 vorgeschriebenen 

Angaben und der in Absatz 4 festgelegten Grundsätze stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen den Aufsichtsbehörden einen regelmäßigen 

aufsichtlichen Bericht vorlegen, der Informationen über die Geschäftstätigkeit 

und die Leistung des Unternehmens, das Governance-System, das Risikoprofil, 

die Bewertung für Solvabilitätszwecke und das Kapitalmanagement im 

Berichtszeitraums enthält. ▌ 

Der regelmäßige aufsichtliche Bericht ist in folgenden Intervallen vorzulegen: 

a) von kleinen und nicht komplexen Unternehmen alle drei Jahre oder, 

sofern die Aufsichtsbehörde dies gestattet, bis zu alle fünf Jahre; 
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b) von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die keine 

kleinen und nicht komplexen Unternehmen sind, ▌ alle drei Jahre. ▌ 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b kann eine Aufsichtsbehörde, 

wenn sie dies für notwendig erachtet, von beaufsichtigten Unternehmen 

verlangen, die Berichte in kürzeren Intervallen vorzulegen.“ 

c) Die Absätze 6, 7 und 8 werden gestrichen. 

d) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte nach Artikel 301a, in denen 

Folgendes spezifiziert wird: 

a) die in den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels genannten Informationen; 

b) die Kriterien für die beschränkte aufsichtliche Berichterstattung von 

firmeneigenen Versicherungsunternehmen und firmeneigenen 

Rückversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung von Art, 

Umfang und Komplexität der Risiken dieser spezifischen Arten von 

Unternehmen, um die Konvergenz der aufsichtlichen Berichterstattung 

in angemessenem Umfang sicherzustellen.“ 
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e) Absatz 10 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, 

erarbeitet die EIOPA Entwürfe technischer Durchführungsstandards für die 

regelmäßige aufsichtliche Berichterstattung im Hinblick auf die Meldebögen für die 

Übermittlung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen an die 

Aufsichtsbehörden, wobei auch die risikobasierten Schwellenwerte, die 

gegebenenfalls Meldepflichten auslösen, oder jegliche Freistellungen in Bezug auf 

spezifische Informationen für bestimmte Arten von Unternehmen wie firmeneigene 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung von Art, 

Umfang und Komplexität der Risiken spezifischer Arten von Unternehmen festgelegt 

werden. Die EIOPA entwickelt Informationstechnologielösungen (IT-Lösungen), 

einschließlich Meldebögen und Erläuterungen, für die in den Absätzen 1 und 2 

genannte Berichterstattung.“ 

f) Absatz 11 wird gestrichen. 
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g) Folgender Absatz 12 wird angefügt: 

„(12) Bis zum ... [zwei Jahre nach Veröffentlichung dieser Änderungsrichtlinie] legt 

die EIOPA der Kommission einen Bericht über mögliche Maßnahmen 

einschließlich Gesetzesänderungen vor, um zu einer integrierten 

Datenerhebung zu gelangen, mit dem Ziel, 

a) die Bereiche, in denen es zu einer Duplizierung oder zu Inkonsistenzen 

zwischen den Rahmenwerken für die Berichterstattung des 

Versicherungssektors und anderer Bereiche des Finanzsektors kommt, zu 

reduzieren, ▌ 

b) die Standardisierung von Daten und die effiziente Weitergabe und 

Nutzung von Daten, die in einem der Berichterstattungsrahmen der 

Union bereits gemeldet wurden, durch jede zuständige Behörde der 

Union oder jede zuständige nationale Behörde zu verbessern und 

c) Befolgungskosten zu reduzieren. 

Die EIOPA räumt den Informationen, die die Berichterstattung in den 

Bereichen Organismen für gemeinsame Anlagen und Derivate betreffen, 

Vorrang ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf. 

Bei der Ausarbeitung des in Unterabsatz 1 genannten Berichts arbeitet die 

EIOPA eng mit den anderen Europäischen Finanzaufsichtsbehörden und der 

Europäischen Zentralbank zusammen und bezieht gegebenenfalls die 

zuständigen nationalen Behörden ein.“ 
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17. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 35a 

Von den Aufsichtsbehörden gewährte Freistellungen und Beschränkungen bei der 

quantitativen regelmäßigen aufsichtlichen Berichterstattung 

(1) Sind die in Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i genannten zuvor festgelegten 

Intervalle kürzer als ein Jahr, können die betroffenen Aufsichtsbehörden die 

regelmäßige aufsichtliche Berichterstattung unbeschadet des Artikels 129 Absatz 4 

beschränken, wenn 

a) die Übermittlung dieser Informationen im Verhältnis zu Art, Umfang und 

Komplexität der mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen 

Risiken mit zu großem Aufwand verbunden wäre, 

b) die Informationen mindestens einmal pro Jahr gemeldet werden. 

Diese Beschränkung der regelmäßigen aufsichtlichen Berichterstattung wird nur 

Unternehmen gewährt, die gemeinsam nicht mehr als 20 % des 

Lebensversicherungs- und des Nichtlebensversicherungsmarktes bzw. 

-rückversicherungsmarktes eines Mitgliedstaats repräsentieren, wobei der Anteil am 

Lebensversicherungsmarkt auf den versicherungstechnischen Bruttorückstellungen 

und der Anteil am Nichtlebensversicherungsmarkt auf den verbuchten Bruttoprämien 

beruht. 

Wenn ermittelt wird, welche Unternehmen für diese Beschränkungen in Frage 

kommen, räumen die Aufsichtsbehörden kleinen und nicht komplexen Unternehmen 

Vorrang ein. 
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(2) Die betroffenen Aufsichtsbehörden können die regelmäßige aufsichtliche 

Berichterstattung beschränken oder Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen von der Einzelpostenberichterstattung freistellen, 

wenn 

a) die Übermittlung dieser Informationen im Verhältnis zu Art, Umfang und 

Komplexität der mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen 

Risiken mit zu großem Aufwand verbunden wäre, 

b) die Übermittlung dieser Informationen für die wirksame Beaufsichtigung des 

Unternehmens nicht erforderlich ist, 

c) die Freistellung nicht die Stabilität der betroffenen Finanzsysteme in der Union 

untergräbt und 

d) das Unternehmen in der Lage ist, die Informationen auf Verlangen zur 

Verfügung zu stellen. 

▌ 

Die Freistellung von der Einzelpostenberichterstattung wird nur Unternehmen 

gewährt, die gemeinsam nicht mehr als 20 % des Lebensversicherungs- und des 

Nichtlebensversicherungsmarktes bzw. -rückversicherungsmarktes eines 

Mitgliedstaats ausmachen, wobei der Anteil am Lebensversicherungsmarkt auf den 

versicherungstechnischen Bruttorückstellungen und der Anteil am 

Nichtlebensversicherungsmarkt auf den verbuchten Bruttoprämien beruht. Wenn 

ermittelt wird, welche Unternehmen für diese Beschränkungen oder Freistellungen in 

Frage kommen, räumen die Aufsichtsbehörden kleinen und nicht komplexen 

Unternehmen Vorrang ein. 
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(3) Firmeneigene Versicherungsunternehmen und firmeneigene 

Rückversicherungsunternehmen werden von der regelmäßigen aufsichtlichen 

Einzelpostenberichterstattung freigestellt, wenn die in Artikel 35 Absatz 2 

Buchstabe a Ziffer i genannten zuvor festgelegten Intervalle kürzer sind als ein Jahr, 

sofern die Unternehmen die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Auf alle Versicherten und Begünstigten trifft eine der folgenden Aussagen zu: 

i) Sie sind Rechtsträger innerhalb der Gruppe, der das firmeneigene 

Versicherungsunternehmen oder das firmeneigene 

Rückversicherungsunternehmen angehört; 

ii) sie sind natürliche Personen, die im Rahmen der Versicherungsverträge 

dieser Gruppe Anspruch auf Versicherungsschutz haben, sofern die 

Geschäfte mit diesen natürlichen Personen unter einer Schwelle von 5 % 

der versicherungstechnischen Rückstellungen bleiben; 

b) die Versicherungsverpflichtungen des firmeneigenen 

Versicherungsunternehmens oder firmeneigenen 

Rückversicherungsunternehmen und die Versicherungsverträge, die den 

Rückversicherungsverpflichtungen des firmeneigenen 

Versicherungsunternehmens oder des firmeneigenen 

Rückversicherungsunternehmens zugrunde liegen, dürfen nicht aus einer 

vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung bestehen. 
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▌ 

(4) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 bewerten die Aufsichtsbehörden im Rahmen des 

aufsichtlichen Überprüfungsverfahren bei Unternehmen, die als kleine und nicht 

komplexe Unternehmen eingestuft sind, ob die Übermittlung der Informationen im 

Verhältnis zu Art, Umfang und Komplexität der Risiken des Unternehmens mit zu 

großem Aufwand verbunden wäre, wobei sie mindestens Folgendes berücksichtigen: 

a) die Marktrisiken, die durch die Investitionen des Unternehmens entstehen; 

b) die Höhe der Risikokonzentrationen; 

c) die potenziellen Auswirkungen der Verwaltung der Vermögenswerte des 

Unternehmens auf die Finanzstabilität; 

d) die Systeme und Strukturen des Unternehmens für die Übermittlung von 

Informationen zu Aufsichtszwecken und die in Artikel 35 Absatz 5 genannten 

schriftlich festgelegten Leitlinien. 
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(5) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 bewerten die Aufsichtsbehörden im Rahmen des 

aufsichtlichen Überprüfungsverfahren bei Unternehmen, die nicht als kleine und 

nicht komplexe Unternehmen eingestuft sind, ob die Übermittlung der Informationen 

im Verhältnis zu Art, Umfang und Komplexität der Risiken des Unternehmens mit 

zu großem Aufwand verbunden wäre, wobei sie mindestens Absatz 4 Buchstaben a 

bis d sowie Folgendes berücksichtigen: 

a) das Volumen der Prämien, versicherungstechnischen Rückstellungen und 

Vermögenswerte des Unternehmens; 

b) die Volatilität der durch das Unternehmen abgedeckten 

Versicherungsleistungen; 

c) die Gesamtzahl der Versicherungszweige in Bezug auf Lebensversicherungen 

und Nichtlebensversicherungen, für die eine Zulassung erteilt wurde; 

d) die Angemessenheit des Governance-Systems des Unternehmens; 

e) die Höhe der Eigenmittel zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung und 

der Mindestkapitalanforderung; 

f) ob es sich bei dem Unternehmen um ein firmeneigenes 

Versicherungsunternehmen oder ein firmeneigenes 

Rückversicherungsunternehmen handelt, das nur Risiken abdeckt, die mit der 

Industrie- oder Handelsgruppe verbunden sind, der es angehört. 
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(6) Um die kohärente und übereinstimmende Anwendung der Absätze 1 bis 5 

sicherzustellen, gibt die EIOPA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 Leitlinien heraus, in denen Folgendes näher bestimmt wird: 

a) die Methoden zur Bestimmung der in Absatz 1 Unterabsatz 2 und Absatz 2 

Unterabsatz 2 dieses Artikels genannten Marktanteile; 

b) das Verfahren, nach dem die Aufsichtsbehörden die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen über eine der in diesem Artikel genannten 

Beschränkungen oder Freistellungen zu unterrichten haben.“ 

18. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 35b 

Berichterstattungsfristen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 35 Absätze 1 bis 4 genannten 

Informationen in jährlichen oder längeren Intervallen innerhalb von 16 Wochen nach 

dem Geschäftsjahresende des Unternehmens übermitteln. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 35 Absätze 1 bis 4 genannten 

Informationen in vierteljährlichen Intervallen spätestens fünf Wochen nach dem 

jeweiligen Quartalsende übermitteln. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen den in Artikel 35 Absatz 5a genannten regelmäßigen 

aufsichtlichen Bericht spätestens 18 Wochen nach Geschäftsjahresende des 

Unternehmens übermitteln.“ 

▌  

19. Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) des Governance-Systems einschließlich der Anforderungen an die fachliche 

Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit im Sinne von Artikel 42 sowie der 

unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung im Sinne von Kapitel IV 

Abschnitt 2;“ 

20. Artikel 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e) das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen eine der in den 

Artikeln 308c und 308d genannten Übergangsmaßnahmen anwendet und alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) das Unternehmen würde die Solvenzkapitalanforderung ohne 

Anwendung der Übergangsmaßnahme nicht erfüllen; 
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ii) das Unternehmen hat der Aufsichtsbehörde entweder den anfänglichen 

Plan für die schrittweise Einführung nicht innerhalb der in Artikel 308e 

Absatz 2 genannten Frist vorgelegt oder hat den in Artikel 308e Absatz 3 

vorgeschriebenen jährlichen Bericht nicht vorgelegt.“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„In den in Absatz 1 Buchstaben d und e genannten Fällen muss der Kapitalaufschlag 

im Verhältnis zu den wesentlichen Risiken stehen, die mit den unter diesen 

Buchstaben genannten Abweichungen beziehungsweise Versäumnissen 

einhergehen.“ 

21. In Artikel 40 werden folgende Absätze angefügt: 

„Die Mitglieder der Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens müssen jederzeit gut 

beleumundet sein und gemeinsam über ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Erfahrungen verfügen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. 

Die Mitglieder der Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane dürfen mindestens 

in den letzten zehn Jahren vor dem Jahr, in dem sie ihre Aufgaben in dem Unternehmen 

erfüllen oder erfüllen würden, nicht wegen schweren oder wiederholten Straftaten im 

Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder anderen Straftaten, 

die ihren guten Leumund infrage stellen würden, verurteilt worden sein.“ 
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22. Artikel 41 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Das Governance-System unterliegt einer regelmäßigen internen Überprüfung. Diese 

interne Überprüfung umfasst eine Bewertung der Angemessenheit der 

Zusammensetzung, der Wirksamkeit und der internen Governance des Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgans unter Berücksichtigung von Art, Umfang und 

Komplexität der mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken. 

Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen stellen eine Strategie zur 

Förderung der Vielfalt im Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan auf, 

einschließlich der Festlegung quantitativer Ziele in Bezug auf eine ausgewogene 

Vertretung von Frauen und Männern. 

Die EIOPA gibt Leitlinien zum Begriff der Vielfalt heraus, die bei der Auswahl der 

Mitglieder des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans zu 

berücksichtigen sind.“ 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen die Schlüsselaufgaben des 

Risikomanagements, der Versicherungsmathematik, der Compliance und der 

internen Revision verschiedenen Personen übertragen und dass jede dieser 

Aufgaben unabhängig von den anderen wahrgenommen wird, um 

Interessenkonflikte zu vermeiden. ▌ 

Wurde ein Unternehmen nach Artikel 29b als kleines und nicht komplexes 

Unternehmen eingestuft oder hat ein Unternehmen nach Artikel 29d eine 

vorherige aufsichtliche Genehmigung erhalten, dürfen die Personen, die für 

die Schlüsselaufgaben des Risikomanagements, der Versicherungsmathematik 

und der Compliance verantwortlich sind, auch andere Schlüsselaufgaben mit 

Ausnahme der internen Revision oder andere ▌ Aufgaben wahrnehmen oder 

Mitglieder des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans sein, sofern 

die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) potenzielle Interessenkonflikte müssen angemessen gehandhabt werden; 

b) die Kombination von Aufgaben oder die Kombination einer Aufgabe mit 

der Mitgliedschaft im Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan 

darf die Fähigkeit der Person, ihre Zuständigkeiten wahrzunehmen, nicht 

beeinträchtigen.“ 
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verfügen über 

schriftlich festgelegte Leitlinien, die zumindest das Risikomanagement, die 

interne Kontrolle, die interne Revision, die Vergütung und gegebenenfalls das 

Outsourcing betreffen. Sie stellen die Umsetzung dieser Leitlinien sicher. 

Die schriftlich festgelegten Leitlinien werden zumindest einmal jährlich 

überprüft. Sie unterliegen der vorherigen Zustimmung durch das Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgan und sind bei wesentlichen Änderungen im 

jeweiligen System oder Geschäftsbereich anzupassen. Kleine und nicht 

komplexe Unternehmen dürfen die Überprüfung in längeren Intervallen, 

mindestens alle fünf Jahre, durchführen, es sei denn, die Aufsichtsbehörde 

kommt aufgrund der spezifischen Umstände des betreffenden Unternehmens zu 

dem Schluss, dass eine häufigere Überprüfung erforderlich ist.“ 
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23. Artikel 42 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen melden der 

Aufsichtsbehörde alle Änderungen in der Identität der Personen, die das 

Unternehmen tatsächlich leiten oder für andere Schlüsselaufgaben 

verantwortlich sind, und übermitteln ihnen die Gründe für die Änderungen 

und sämtliche Informationen, die zur Beurteilung notwendig sind, ob die neu 

zur Führung des Unternehmens bestellten Personen fachlich qualifiziert und 

zuverlässig sind. 

(3) Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen melden ihrer 

Aufsichtsbehörde jeglichen Fall, in dem eine der in Absatz 1 genannten 

Personen die in Absatz 1 genannten Anforderungen nicht mehr erfüllt oder aus 

diesem Grund ersetzt wurde. 

(4) Erfüllt eine Person, die das Unternehmen tatsächlich leitet oder andere 

Schlüsselaufgaben innehat, die in Absatz 1 festgelegten Anforderungen nicht, 

sind die Aufsichtsbehörden befugt, von dem Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen zu verlangen, dass die betreffende Person ihrer 

Position enthoben wird.“ 
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24. Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) Management operationeller Risiken, einschließlich Cybersicherheit im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2019/881 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*; 

______________________ 

* Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über die ENISA (Agentur der Europäischen Union 
für Cybersicherheit) und über die Zertifizierung der Cybersicherheit von 
Informations- und Kommunikationstechnik und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (Rechtsakt zur Cybersicherheit) (ABl. 
L 151 vom 7.6.2019, S. 15).“ 
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ii) Folgende Unterabsätze werden angefügt: 

„Wenn Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 77d 

genannte Volatilitätsanpassung anwenden, wird in ihren Liquiditätsplänen die 

Anwendung der Volatilitätsanpassung berücksichtigt und bewertet, ob 

Liquiditätsengpässe auftreten könnten, die mit der Anwendung der 

Volatilitätsanpassung nicht konsistent sind. 

Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berücksichtigen 

bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken ausdrücklich den kurz-, mittel- 

und langfristigen Zeithorizont. 

Für die Zwecke der in Unterabsatz 5 genannten Bewertung stellen die 

Aufsichtsbehörden sicher, dass die Unternehmen im Rahmen ihres 

Risikomanagements über Strategien, Leitlinien, Verfahren und Systeme zur 

Ermittlung, Messung, Steuerung und Überwachung von kurz-, mittel- und 

langfristigen Nachhaltigkeitsrisiken verfügen.“ 
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b) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

 – Ziffer i erhält folgende Fassung: 

 „i) die Sensitivität ihrer versicherungstechnischen Rückstellungen 

und anrechnungsfähigen Eigenmittel in Bezug auf die Annahmen, 

die der Berechnung der Matching-Anpassung zugrunde liegen, 

einschließlich der Berechnung des in Artikel 77c Absatz 1 

Buchstabe b genannten grundlegenden Spreads;“ 

 – Ziffer ii wird gestrichen. 

2. Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) im Falle der Anwendung der in Artikel 77d genannten 

Volatilitätsanpassung die Sensitivität ihrer 

versicherungstechnischen Rückstellungen und anrechnungsfähigen 

Eigenmittel in Bezug auf Veränderungen der wirtschaftlichen 

Bedingungen, die sich auf den in Artikel 77d Absatz 3 genannten 

im Hinblick auf das Risiko berichtigten Spread auswirken würden.“ 

ii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Im Falle der Anwendung der in Artikel 77d genannten Volatilitätsanpassung 

tragen die in Artikel 41 Absatz 3 genannten schriftlich festgelegten Leitlinien 

für das Risikomanagement der Volatilitätsanpassung Rechnung.“ 
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c) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(2b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen spezifische Pläne, quantifizierbare Ziele 

und Verfahren aufstellen und deren Umsetzung überwachen, um die 

finanziellen Risiken, die sich kurz-, mittel- und langfristig aus 

Nachhaltigkeitsfaktoren, einschließlich der Risiken, die sich aufgrund des 

Anpassungsprozesses und der Trends beim Übergang hin zu den 

einschlägigen regulatorischen Zielen und Rechtsakten der Mitgliedstaaten 

und der Union in Bezug auf Nachhaltigkeitsfaktoren – insbesondere den in 

der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlament und des 

Rates* dargelegten – ergeben, zu überwachen und zu bewältigen. 

Bei den Zielen und Verfahren zur Bewältigung der Nachhaltigkeitsrisiken, 

die in den in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Plänen enthalten sind, 

werden die jüngsten Berichte des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats 

für Klimawandel und die von ihm vorgeschriebenen Maßnahmen 

berücksichtigt, insbesondere in Bezug auf die Erreichung der Klimaziele der 

Union. Legt das Unternehmen Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten 

gemäß der Richtlinie 2013/34/EU offen, so müssen die in Unterabsatz 1 des 

vorliegenden Absatzes genannten Pläne mit den in Artikel 19a oder 

Artikel 29a jener Richtlinie genannten Plänen kohärent sein. Insbesondere 

müssen die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Pläne 

Maßnahmen in Bezug auf das Geschäftsmodell und die Strategie des 

Unternehmens enthalten, die in beiden Plänen kohärent sind. 

Gegebenenfalls müssen die Methoden und Annahmen, die den Zielen, 

Verpflichtungen und strategischen Entscheidungen zugrunde liegen, welche 

Unternehmen der Öffentlichkeit zugänglich machen, mit den Methoden und 

Annahmen kohärent sein, die in den in Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes genannten Plänen enthalten sind. 
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Die Ziele, Verfahren und Maßnahmen zur Bewältigung der 

Nachhaltigkeitsrisiken, die in den in diesem Absatz genannten Plänen 

enthalten sind, müssen gemäß Artikel 29 Absatz 3 der Wesensart, dem 

Umfang und der Komplexität der Nachhaltigkeitsrisiken des 

Geschäftsmodells der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeiten 

angemessen sein. 

(2c) Um die einheitliche Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, arbeitet die 

EIOPA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Folgendes näher bestimmt wird: 

a) die Mindeststandards und Referenzmethoden zur Ermittlung, Messung, 

Steuerung und Überwachung von Nachhaltigkeitsrisiken; 

b) die Elemente, die von den gemäß den Absätzen 2b und 2e zu 

erstellenden Plänen abzudecken sind und zu denen konkrete Fristen 

und quantifizierbare Zwischenziele und Etappenziele zählen, um die 

finanziellen Risiken zu überwachen und anzugehen, die sich aus 

Nachhaltigkeitsfaktoren ergeben, sowie die Verknüpfungen mit den 

Anforderungen der Artikel 45 und 45a; 
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c) Aufsichtsansätze in Bezug auf die in den Absätzen 2b und 2e 

genannten Pläne, quantifizierbaren Ziele und Verfahren; 

d) die Elemente der in den Absätzen 2b und 2e genannten Pläne, die 

gemäß Artikel 51 offenzulegen sind, einschließlich der einschlägigen 

quantifizierbaren Ziele. 

Die EIOPA übermittelt der Kommission bis zum ... [12 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen. 

(2d) Das Unternehmen legt alljährlich die quantifizierbaren Ziele offen, die in 

dem in den Absätzen 2b und 2e genannten Plan enthalten sind. 

(2e) Ist ein beteiligtes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, eine 

beteiligte Versicherungsholdinggesellschaft oder eine beteiligte gemischte 

Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union verpflichtet, gemäß 

Absatz 2b dieses Artikels einen Plan auf Gruppenebene zu erstellen, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Versicherungs- und 

Rückversicherungstochterunternehmen, die unter diesen Plan fallen und 

gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a und b der Gruppenaufsicht 

unterliegen, von der Erstellung eines Plans auf Einzelebene gemäß 

Absatz 2b des vorliegenden Artikels befreit sind. 

______________________ 
* Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 
und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 
9.7.2021, S. 1).“ 
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25. Artikel 45 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Unterabsatz 2 werden folgende Buchstaben eingefügt: 

„d) eine Erwägung und Analyse der makroökonomischen Lage und möglicher 

Wirtschafts- und Finanzmarktentwicklungen ▌; 

e) auf begründeten Antrag der Aufsichtsbehörde eine Erwägung und Analyse 

i) der makroprudenziellen Bedenken, die sich auf das spezifische 

Risikoprofil, die genehmigten Risikotoleranzgrenzen, die 

Geschäftsstrategie, die versicherungstechnischen Tätigkeiten oder die 

Anlageentscheidungen sowie auf den unter Buchstabe a genannten 

Gesamtsolvabilitätsbedarf des Unternehmens auswirken können; 

ii) der Tätigkeiten des Unternehmens, die die Wirtschafts- und 

Finanzmarktentwicklungen beeinflussen und zur Quelle von 

Systemrisiken werden könnten; 

f) die Gesamtkapazität des Unternehmens, seine finanziellen Verpflichtungen 

gegenüber Versicherungsnehmern und anderen Gegenparteien bei Fälligkeit 

auch unter Stressbedingungen zu erfüllen.“ 
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b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(1a) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben d und e beinhalten die Wirtschafts- 

und Finanzmarktentwicklungen zumindest ▌ Folgendes: ▌ 

a) Höhe der Zinssätze und Spreads, 

b) Höhe der Finanzmarktindizes, 

c) Inflation, 

d) Verflechtungen mit anderen Finanzmarktteilnehmern, 

e) Klimawandel, Pandemien, andere Ereignisse von massiven Ausmaßen 

und sonstige Katastrophen, die sich auf die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen auswirken könnten. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i beinhalten 

makroprudenzielle Bedenken mindestens plausible ungünstige 

Zukunftsszenarien und Risiken im Zusammenhang mit dem Kreditzyklus und 

Konjunkturabschwüngen, Herdenverhalten bei Anlagen oder übermäßigen 

Risikokonzentrationen auf sektoraler Ebene. 

(1b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nach Absatz 1 Buchstabe d dieses 

Artikels vorgeschriebene Analyse in angemessenem Verhältnis zur Art der 

Risiken sowie zum Umfang und zur Komplexität der Tätigkeiten der 

Unternehmen steht. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass kleine und nicht 

komplexe Unternehmen ▌ und Unternehmen, die nach Artikel 29d von einer 

Aufsichtsbehörde eine vorherige Genehmigung erhalten haben, nicht zu der in 

Absatz 1 Buchstabe e dieses Artikels genannten Analyse verpflichtet sind.“ 
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c) Absatz 2a erhält folgende Fassung: 

„(2a) Wenn das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die Matching-

Anpassung gemäß Artikel 77b, die Volatilitätsanpassung gemäß Artikel 77d 

oder die Übergangsmaßnahmen gemäß Artikel 77a Absatz 2, den 

Artikeln 308c und 308d und gegebenenfalls Artikel 111 Absatz 1 

Unterabsatz 2 anwendet, ist die Einhaltung der Kapitalanforderungen gemäß 

Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels mit und ohne 

Berücksichtigung dieser Anpassungen und Übergangsmaßnahmen zu 

bewerten. 

Abweichend von Unterabsatz 1 gilt die Bewertungsanforderung für den 

schrittweisen Mechanismus gemäß Artikel 77a jedoch nicht für eine 

Währung, bei der eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Der Anteil der künftigen Zahlungsströme im Zusammenhang mit 

Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen in dieser 

Währung macht nicht mehr als 5 % der gesamten künftigen 

Zahlungsströme im Zusammenhang mit Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverpflichtungen aus; 

b) in Bezug auf die künftigen Zahlungsströme im Zusammenhang mit 

Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen in dieser 

Währung macht der Anteil der künftigen Zahlungsströme für 

Laufzeiten, für die die maßgebliche risikofreie Zinskurve extrapoliert 

wird, nicht mehr als 10 % der gesamten künftigen Zahlungsströme im 

Zusammenhang mit den Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverpflichtungen aus.“ 
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d) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2b) Wendet das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die in 

Artikel 77d genannte Volatilitätsanpassung an, erstreckt sich die in Absatz 1 

genannte Bewertung außerdem auch darauf, wie signifikant das Risikoprofil 

des betreffenden Unternehmens von den Annahmen abweicht, die der 

Volatilitätsanpassung zugrunde liegen.“ 

e) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen nehmen die in 

Absatz 1 genannte Bewertung jährlich sowie unverzüglich nach dem Eintreten 

einer wesentlichen Änderung in ihrem Risikoprofil vor. 

Sofern nicht die Aufsichtsbehörde aufgrund der spezifischen Umstände des 

betreffenden Unternehmens zu dem Schluss kommt, dass eine häufigere 

Überprüfung erforderlich ist, dürfen die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen die in Absatz 1 genannte Bewertung 

abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes mindestens alle zwei 

Jahre sowie unverzüglich nach jeder wesentlichen Änderung ihres 

Risikoprofils vornehmen, wenn eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt 

ist: ▌ 

a) Das Unternehmen ist als kleines und nicht komplexes Unternehmen 

eingestuft; 
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b) das Unternehmen ist ein firmeneigenes Versicherungsunternehmen oder 

ein firmeneigenes Rückversicherungsunternehmen, das alle folgenden 

Kriterien erfüllt: ▌ 

i) Alle Versicherten und Begünstigten sind Rechtsträger innerhalb der 

Gruppe, der das firmeneigene Versicherungsunternehmen bzw. das 

firmeneigene Rückversicherungsunternehmen angehört, oder sind 

natürliche Personen, die im Rahmen der Versicherungsverträge 

dieser Gruppe Anspruch auf Versicherungsschutz haben, und die 

Geschäfte mit den natürlichen Personen, die im Rahmen der 

Versicherungsverträge dieser Gruppe Anspruch auf 

Versicherungsschutz haben, bleiben unter einer Schwelle von 5 % 

der versicherungstechnischen Rückstellungen; 

ii) die Versicherungsverpflichtungen und die Versicherungsverträge, 

die den Rückversicherungsverpflichtungen des firmeneigenen 

Versicherungsunternehmens oder des firmeneigenen 

Rückversicherungsunternehmens zugrunde liegen, bestehen nicht 

aus einer vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung. 

Die Freistellung von der jährlichen Bewertung darf das Unternehmen nicht 

daran hindern, Risiken fortlaufend zu ermitteln, zu messen, zu überwachen, zu 

steuern und zu melden.“ 
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f) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(8) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben d und e stellen die Mitgliedstaaten in 

Fällen, in denen andere Behörden als die Aufsichtsbehörden mit einem 

makroprudenziellen Mandat betraut sind, sicher, dass die Aufsichtsbehörden 

die Ergebnisse ihrer makroprudenziellen Bewertungen der in diesem Artikel 

genannten unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung durch die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen an die betreffenden 

nationalen Behörden mit makroprudenziellem Mandat weitergeben. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden mit jeder 

nationalen Behörde, die mit einem makroprudenziellen Mandat betraut ist, 

zusammenarbeiten, um die Ergebnisse zu analysieren und gegebenenfalls 

jegliche makroprudenzielle Bedenken hinsichtlich der möglichen 

Auswirkungen der Tätigkeit der Unternehmen auf die Wirtschafts- und 

Finanzmarktentwicklungen zu ermitteln. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden jegliche 

makroprudenziellen Bedenken und relevanten Eingabeparameter, die für die 

Bewertung relevant sind, mit dem betreffenden Unternehmen teilen. 
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(9) Bei der Entscheidung, ob von einem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, das ein gemäß Artikel 213 Absatz 2 

Buchstaben a und b in die Gruppenaufsicht einbezogenes 

Tochterunternehmen ist, eine der in Absatz 1 Buchstabe e des vorliegenden 

Artikels genannten Analysen verlangt wird, berücksichtigt die 

Aufsichtsbehörde, ob eine der in Absatz 1 Buchstabe e des vorliegenden 

Artikels genannten Analysen von dem beteiligten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, der Versicherungsholdinggesellschaft oder 

der gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union auf 

Gruppenebene durchgeführt wird und die Besonderheiten dieses 

Tochterunternehmens abdeckt. 

 Die nationalen Aufsichtsbehörden übermitteln sowohl der EIOPA als auch 

dem ESRB jedes Jahr die Liste der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen und die Liste der Gruppen, für die sie die 

zusätzlichen makroprudenziellen Maßnahmen beantragen.“ 
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26. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 45a 

Szenarioanalyse zum Klimawandel 

(1) Für die Zwecke der Ermittlung und Bewertung der in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Risiken bewertet das betreffende Unternehmen auch, ob es wesentlichen 

klimawandelbezogenen Risiken ausgesetzt ist. In der in Artikel 45 Absatz 1 

genannten Bewertung weist das Unternehmen die Wesentlichkeit seiner 

klimawandelbezogenen Risiken nach. 

(2) Ist das betreffende Unternehmen wesentlichen klimawandelbezogenen Risiken 

ausgesetzt, so legt das Unternehmen mindestens zwei langfristige 

Klimawandelszenarien fest, die Folgendes beinhalten: 

a) ein langfristiges Klimawandelszenario, bei dem die Erderwärmung unter zwei 

Grad Celsius bleibt; 

b) ein langfristiges Klimawandelszenario, bei dem die Erderwärmung erheblich 

mehr als zwei Grad Celsius beträgt. 
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(3) In regelmäßigen Intervallen beinhaltet die in Artikel 45 Absatz 1 genannte 

Bewertung eine Analyse der Auswirkungen der gemäß Absatz 2 festgelegten 

langfristigen Klimawandelszenarien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. 

Diese Intervalle müssen in angemessenem Verhältnis zu Art, Umfang und 

Komplexität der mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen 

klimawandelbezogenen Risiken stehen, dürfen jedoch nicht länger sein als drei Jahre. 

(4) Die in Absatz 2 genannten langfristigen Klimawandelszenarien werden mindestens 

alle drei Jahre überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert. Bei der Überprüfung 

der langfristigen Klimawandelszenarien berücksichtigen die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen die Leistungsfähigkeit der Instrumente und 

Grundsätze, die in früheren Klimawandelszenarien verwendet wurden, um deren 

Wirksamkeit zu erhöhen. 

(5) Abweichend von den Absätzen 2, 3 und 4 wird von kleinen und nicht komplexen 

Unternehmen weder verlangt, dass sie Klimawandelszenarien festlegen, noch dass 

sie deren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens bewerten.“ 
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27. Artikel 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 35 Absatz 3 erforderlichen 

Informationen und der in Artikel 35 Absatz 4 genannten Grundsätze schreiben 

die Mitgliedstaaten den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

die jährliche Veröffentlichung eines Berichts über ihre Solvabilität und ihre 

Finanzlage vor. 

Der Bericht über Solvabilität und Finanzlage umfasst zwei Teile, die eindeutig 

benannt und gemeinsam veröffentlicht werden. Der erste Teil enthält 

Informationen, die spezifisch an Versicherungsnehmer und Begünstigte 

gerichtet sind, und der zweite Teil Informationen, die an professionelle 

Marktteilnehmer gerichtet sind. “ 

b) Absatz 1a erhält folgende Fassung: 

„(1a) Der Teil des Berichts über Solvabilität und Finanzlage, der die Informationen 

für Versicherungsnehmer und Begünstigte umfasst, muss folgende Angaben 

enthalten: 

a) eine kurze Beschreibung der Geschäftstätigkeit und der Leistungen des 

Unternehmens; 

b) eine kurze Beschreibung des Kapitalmanagements und des Risikoprofils 

des Unternehmens, auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken, und 

c) eine Erklärung dazu, ob das Unternehmen die in Artikel 19a oder 

Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU genannten Pläne offenlegt.“ 
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c) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(1b) Der Teil des Berichts über Solvabilität und Finanzlage, der die Informationen 

für professionelle Marktteilnehmer umfasst, muss die folgenden Angaben 

enthalten, die entweder vollständig oder durch Verweis auf Informationen 

wiedergeben werden, die sowohl von der Art als auch vom Umfang her 

gleichwertig sind und im Rahmen anderer Rechts- oder 

Regulierungsanforderungen veröffentlicht wurden: 

a) eine Beschreibung der Geschäftstätigkeit und der Leistungen des 

Unternehmens; 

b) eine Beschreibung des Governance-Systems, 

c) eine für die Vermögenswerte, die versicherungstechnischen 

Rückstellungen und die sonstigen Verbindlichkeiten gesondert 

vorzunehmende Beschreibung der für ihre Bewertung verwendeten 

Grundlagen und Methoden; 

d) eine Beschreibung des Kapitalmanagements und des Risikoprofils, die 

sich zumindest auf Folgendes erstreckt: 

i) Struktur und Betrag der Eigenmittel sowie deren Qualität; 

ii) Betrag der Solvenzkapitalanforderung und der 

Mindestkapitalanforderung; 

www.parlament.gv.at



 

 524 

iii) im Falle von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, 

die für die Finanzstabilität der Finanzsysteme in der Union relevant 

sind, Angaben zur Risikosensitivität; 

iv) nach Artikel 304 für die Berechnung der 

Solvenzkapitalanforderung angewandte Option; 

v) Informationen für das richtige Verständnis der Hauptunterschiede 

zwischen den Annahmen, die der Standardformel und jedem vom 

Unternehmen für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 

verwendeten internen Modell zugrunde liegen; 

vi) Betrag der Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung oder 

einer wesentlichen Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung 

während des Berichtszeitraums, auch wenn zwischenzeitlich 

behoben, mit Erläuterung ihrer Gründe und ihrer Konsequenzen 

sowie gegebenenfalls ergriffener Abhilfemaßnahmen; 
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e) Angaben dazu, ob das Unternehmen nach der Bewertung der 

Wesentlichkeit gemäß Artikel 45a Absatz 1 wesentlichen 

klimawandelbezogenen Risiken ausgesetzt ist und gegebenenfalls ob es 

Maßnahmen ergriffen hat; 

f) eine Erklärung dazu, ob das Unternehmen die in Artikel 19a oder 

Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU genannten Pläne offenlegt; 

g) die in Artikel 44 Absatz 2c Buchstabe d genannten Elemente. 

(1c) Kommt die in Artikel 77b genannte Matching-Anpassung zur Anwendung, so 

umfasst die in Absatz 1b Buchstabe c und Buchstabe d Ziffern i und ii 

genannte Beschreibung auch eine Beschreibung der Matching-Anpassung und 

des Portfolios der Verpflichtungen und der zugeordneten Vermögenswerte, auf 

die die Matching-Anpassung angewendet wird, sowie eine Quantifizierung der 

Auswirkungen der Änderung der Matching-Anpassung auf null auf die 

Finanzlage eines Unternehmens. 
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Die in Absatz 1b Buchstabe c und Buchstabe d Ziffern i und ii genannte 

Beschreibung enthält auch eine Erklärung dazu, ob das Unternehmen die in 

Artikel 77d genannte Volatilitätsanpassung anwendet, und im Falle der 

Anwendung der Volatilitätsanpassung folgende Angaben: 

a) eine Quantifizierung der Auswirkungen einer Änderung der 

Volatilitätsanpassung auf null auf die Finanzlage des Unternehmens; 

b) für jede maßgebliche Währung oder, falls anwendbar, jedes Land die 

gemäß Artikel 77d berechnete Volatilitätsanpassung und die 

entsprechenden besten Schätzwerte für die Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverpflichtungen.“ 

d) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die in Absatz 1b Buchstabe d Ziffer i genannte Beschreibung muss eine 

Analyse jeglicher signifikanter Veränderungen im Vergleich zum 

vorhergehenden Berichtszeitraum sowie eine Erläuterung aller größeren 

Unterschiede in Bezug auf den Wert dieser Elemente im Jahresabschluss und 

eine kurze Beschreibung der Kapitalübertragbarkeit enthalten. 
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Die Veröffentlichung der Solvenzkapitalanforderung im Sinne von 

Absatz 1b Buchstabe d Ziffer ii muss den Betrag gesondert ausweisen, der 

gemäß Kapitel VI Abschnitt 4 Unterabschnitte 2 und 3 berechnet wird, 

sowie jeglichen gemäß Artikel 37 festgesetzten Kapitalaufschlag oder die 

Auswirkungen der unternehmensspezifischen Parameter, die das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen gemäß Artikel 110 

anzuwenden hat, zusammen mit einer kurzgefassten Information, wie sie 

durch die betroffene Aufsichtsbehörde gerechtfertigt werden. 

Die Veröffentlichung der Solvenzkapitalanforderung muss gegebenenfalls 

unter dem Hinweis erfolgen, dass ihr Endbetrag noch aufsichtlich geprüft 

wird.“ 
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e) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(3) Firmeneigene Versicherungsunternehmen werden nicht verpflichtet, den an 

Versicherungsnehmer und Begünstigte gerichteten Teil zu veröffentlichen, und 

werden lediglich verpflichtet, in den an professionelle Marktteilnehmer 

gerichteten Teil die quantitativen Angaben aufzunehmen, die in den in 

Artikel 56 genannten technischen Durchführungsstandards vorgeschrieben 

werden, sofern diese Unternehmen die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) alle Versicherten und Begünstigten sind Rechtsträger innerhalb der 

Gruppe, der das firmeneigene Versicherungsunternehmen angehört, oder 

natürliche Personen, die im Rahmen der Versicherungsverträge dieser 

Gruppe Anspruch auf Versicherungsschutz haben, und die Geschäfte mit 

den natürlichen Personen, die im Rahmen der Versicherungsverträge 

dieser Gruppe Anspruch auf Versicherungsschutz haben, bleiben unter 

einer Schwelle von 5 % der versicherungstechnischen Rückstellungen; 

b) die Versicherungsverpflichtungen des firmeneigenen 

Versicherungsunternehmens bestehen nicht aus einer vorgeschriebenen 

Haftpflichtversicherung. 
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(4) Firmeneigene Rückversicherungsunternehmen werden nicht verpflichtet, den 

an Versicherungsnehmer und Begünstigte gerichteten Teil zu veröffentlichen, 

und werden lediglich verpflichtet, in den an professionelle Marktteilnehmer 

gerichteten Teil die quantitativen Daten aufzunehmen, die in den in Artikel 56 

genannten technischen Durchführungsstandards vorgeschrieben werden, sofern 

diese Unternehmen die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) alle Versicherten und Begünstigten sind Rechtsträger innerhalb der 

Gruppe, der das firmeneigene Rückversicherungsunternehmen angehört, 

oder natürliche Personen, die im Rahmen der Versicherungsverträge 

dieser Gruppe Anspruch auf Versicherungsschutz haben, und die 

Geschäfte mit den natürlichen Personen, die im Rahmen der 

Versicherungsverträge dieser Gruppe Anspruch auf Versicherungsschutz 

haben, bleiben unter einer Schwelle von 5 % der 

versicherungstechnischen Rückstellungen; 

b) die Versicherungsverträge, die den Rückversicherungsverpflichtungen 

des firmeneigenen Rückversicherungsunternehmens zugrunde liegen, 

beziehen sich nicht auf eine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung; 

c) die Darlehen beim Mutterunternehmen oder einem anderen Unternehmen 

der Gruppe, einschließlich der Cashpools der Gruppe, belaufen sich nicht 

auf mehr als 20 % der gesamten vom firmeneigenen 

Rückversicherungsunternehmen gehaltenen Vermögenswerte; und 
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d) der aus den versicherungstechnischen Bruttorückstellungen maximal 

resultierende Verlust kann ohne stochastische Methoden deterministisch 

bestimmt werden. 

(5) Abweichend von Absatz 1 können Rückversicherungsunternehmen 

beschließen, den an die Versicherungsnehmer und Begünstigten gerichteten 

Teil des Berichts über Solvabilität und Finanzlage nicht zu veröffentlichen. 

(6) Abweichend von Absatz 1b dürfen sich kleine und nicht komplexe 

Unternehmen darauf beschränken, in dem Teil des Berichts über Solvabilität 

und Finanzlage, der die an professionelle Marktteilnehmer gerichteten 

Informationen enthält, nur die quantitativen Daten offenzulegen, die in den in 

Artikel 56 genannten technischen Durchführungsstandards vorgeschrieben 

sind, sofern sie alle drei Jahre einen vollständigen Bericht veröffentlichen, der 

sämtliche in diesem Artikel vorgeschriebenen Informationen enthält. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen die in diesem Artikel genannten Informationen 

in jährlichen oder größeren Abständen innerhalb von 18 Wochen nach dem 

Geschäftsjahresende des Unternehmens vorlegen. 
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(8) Im Rahmen des in Absatz 1 genannten Berichts haben die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen offenzulegen, wie es sich auswirkt, wenn für 

die Zwecke der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

gemäß Artikel 77 anstelle der maßgeblichen risikofreien Zinskurve die 

risikofreie Zinskurve verwendet wird, die ohne Anwendung der 

Übergangsregelung für die Extrapolation im Sinne von Artikel 77e Absatz 1 

Buchstabe aa bestimmt wurde. 

Abweichend von Unterabsatz 1 gilt die Offenlegungspflicht jedoch nicht für 

eine Währung, bei der eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

i) Der Anteil der künftigen Zahlungsströme im Zusammenhang mit 

Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen in dieser 

Währung macht nicht mehr als 5 % der gesamten künftigen 

Zahlungsströme im Zusammenhang mit Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverpflichtungen aus; 

ii) in Bezug auf die künftigen Zahlungsströme im Zusammenhang mit 

Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen in dieser 

Währung macht der Anteil der künftigen Zahlungsströme für Laufzeiten, 

für die die maßgebliche risikofreie Zinskurve extrapoliert wird, nicht 

mehr als 10 % der gesamten künftigen Zahlungsströme im 

Zusammenhang mit den Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverpflichtungen aus.“ 
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28. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 51a 

Bericht über Solvabilität und Finanzlage: Prüfungspflicht 

1. Bei Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die keine kleinen und 

nicht komplexen Unternehmen, keine firmeneigenen Versicherungsunternehmen und 

keine firmeneigenen Rückversicherungsunternehmen sind, besteht für die im 

Rahmen des Berichts über Solvabilität und Finanzlage gemäß Artikel 51 Absatz 1 

oder im Rahmen des Einzelberichts über Solvabilität und Finanzlage gemäß 

Artikel 256 Absatz 2 Buchstabe b veröffentlichte Bilanz eine Prüfungspflicht. 

2. Abweichend von Artikel 29c können die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels festgelegte Pflicht auf Unternehmen, die als kleine und nicht 

komplexe Unternehmen eingestuft sind, firmeneigene Versicherungsunternehmen 

und firmeneigene Rückversicherungsunternehmen ausweiten. 

▌  

3. Die Mitgliedstaaten können den Umfang der in Absatz 1 genannten 

Prüfungspflicht auf andere Elemente des Berichts über Solvabilität und 

Finanzlage ausweiten. 
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4. Die Prüfung wird von einem Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft im 

Einklang mit den nach Artikel 26 der Richtlinie 2006/43/EG geltenden 

Prüfungsstandards durchgeführt. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe haben die 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften die in Artikel 72 der vorliegenden 

Richtlinie festgelegten Pflichten der Abschlussprüfer einzuhalten. 

5. In Mitgliedstaaten, in denen registrierte Versicherungsmathematiker am … 

[Datum der Veröffentlichung dieser Änderungsrichtlinie] nach nationalem Recht 

zur Prüfung versicherungstechnischer Rückstellungen, einforderbarer Beträge 

aus Rückversicherungsverträgen und damit zusammenhängender Posten befugt 

sind, können diese registrierten Versicherungsmathematiker diese Prüfungen 

weiterhin durchführen, sofern sie im Einklang mit verbindlichen Standards, die 

eine qualitativ hochwertige Prüfung gewährleisten und mindestens die Bereiche 

Prüfungsverfahren, Unabhängigkeit und interne Qualitätskontrolle bei der 

Durchführung solcher Prüfungen abdecken, und im Einklang mit den in 

Artikel 72 genannten Pflichten handeln. 

6. Ein gesonderter Bericht, der vom Abschlussprüfer oder von der Prüfungsgesellschaft 

erstellt wird und eine Beschreibung der Art und der Ergebnisse der Prüfung enthält, 

wird von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zusammen mit 

dem Bericht über Solvabilität und Finanzlage an die Aufsichtsbehörde übermittelt.“ 
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29. Artikel 52 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„e) die nach kleinen und nicht komplexen Unternehmen und anderen 

Unternehmen aufgegliederte Gesamtzahl der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die Vereinfachungen oder 

▌Proportionalitätsmaßnahmen anwenden, sowie die Zahl der Unternehmen, 

die spezifische Proportionalitätsmaßnahmen anwenden; 

f) die nach kleinen und nicht komplexen Gruppen und anderen Gruppen 

aufgegliederte Zahl der Gruppen, die Vereinfachungen oder 

▌Proportionalitätsmaßnahmen anwenden, sowie die Zahl der Gruppen, die 

spezifische Proportionalitätsmaßnahmen anwenden.“ 

b) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f) für jeden Mitgliedstaat die nach kleinen und nicht komplexen Unternehmen 

bzw. Gruppen und anderen Unternehmen bzw. Gruppen aufgegliederte Zahl 

der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und der Gruppen, die 

Vereinfachungen oder ▌Proportionalitätsmaßnahmen anwenden, sowie die 

Zahl der Unternehmen oder Gruppen, die spezifische Vereinfachungen und 

andere Proportionalitätsmaßnahmen anwenden.“ 

▌  
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die EIOPA übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission die in Absatz 2 genannten Informationen zusammen mit einem 

Bericht, in dem der Grad der aufsichtlichen Konvergenz zwischen den 

Aufsichtsbehörden in den verschiedenen Mitgliedstaaten bei der Verhängung 

von Kapitalaufschlägen und der Anwendung von Proportionalitätsmaßnahmen 

dargelegt wird. 

(4) Die EIOPA bewertet die Auswirkungen der Anwendung der in Artikel 29a 

Absatz 1 festgelegten Kriterien für die Ermittlung von kleinen und nicht 

komplexen Unternehmen und der in Artikel 213a Absatz 1 festgelegten 

Kriterien für die Ermittlung von kleinen und nicht komplexen Gruppen, 

zumindest im Hinblick auf die Ziele des Schutzes der Versicherungsnehmer, 

der Finanzstabilität und der Aufrechterhaltung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen. Die EIOPA übermittelt der Kommission bis zum 

... [drei Jahre nach Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie] einen 

Bericht mit ihren Erkenntnissen. In dem Bericht wird gegebenenfalls die 

Möglichkeit geprüft, diese Kriterien zu ändern.“ 

30. Artikel 53 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Absätze 1 und 2 finden auf die in Artikel 51 Absatz 1a Buchstabe b und 

Artikel 51 Absatz 1b Buchstaben d und e genannten Informationen keine 

Anwendung.“ 
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31. In Artikel 56 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die EIOPA entwickelt IT-Lösungen für die in Absatz 2 genannten Verfahren, Formate 

und Muster, auch für Instruktionen.“ 

32. Artikel 58 Absatz 3 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) außerhalb der Union ansässig ist oder beaufsichtigt wird oder 

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die nicht der Beaufsichtigung nach dieser 

Richtlinie, der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*, 

der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2014/65/EU unterliegt. 

____________________ 

* Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. 
L 302 vom 17.11.2009, S. 32).“ 
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33. In Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe a werden die Worte „des Artikels 1a Nummer 2 der 

Richtlinie 85/611/EWG“ durch die Worte „des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b der 

Richtlinie 2009/65/EG“ ersetzt. 

34. Artikel 62 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Falls die in Artikel 57 genannten Personen einen Einfluss ausüben, der sich zum Nachteil 

einer soliden und umsichtigen Geschäftsführung des Versicherungs- oder des 

Rückversicherungsunternehmens auswirken könnte, schreiben die Mitgliedstaaten vor, 

dass die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats des Unternehmens, an dem eine 

qualifizierte Beteiligung gehalten, angestrebt oder erhöht wird, angemessene Maßnahmen 

ergreifen müssen, um diese Situation abzustellen.“ 

35. In Artikel 63 Absatz 2 werden die Worte „Richtlinie 2004/39/EG“ durch die Worte 

„Richtlinie 2014/65/EU“ ersetzt. 
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36. In Artikel 64 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels hindern die Aufsichtsbehörden nicht daran, die 

Ergebnisse der gemäß Artikel 34 Absatz 4 der vorliegenden Richtlinie oder Artikel 32 

der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 durchgeführten Stresstests zu veröffentlichen oder 

der EIOPA die Ergebnisse der Stresstests zu übermitteln, damit die EIOPA die 

Ergebnisse unionsweiter Stresstests veröffentlicht.“ 

37. In Artikel 68 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz nach Unterabsatz 1 eingefügt: 

 „Artikel 64 Absatz 1 und Artikel 67 verhindern nicht den Informationsaustausch 

zwischen Aufsichtsbehörden und Steuerbehörden desselben Mitgliedstaats, soweit dieser 

Austausch nach nationalem Recht zulässig ist. Stammen diese Informationen aus einem 

anderen Mitgliedstaat, so dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Behörde, 

von der die Informationen stammen, ausgetauscht werden.“ 

38. In Artikel 72 Absatz 1 werden die Worte „in Artikel 51 der Richtlinie 78/660/EWG, in 

Artikel 37 der Richtlinie 83/349/EWG oder in Artikel 31 der Richtlinie 85/611/EWG“ 

durch die Worte „in Artikel 34 oder 35 der Richtlinie 2013/34/EU oder in Artikel 73 der 

Richtlinie 2009/65/EG“ ersetzt. 
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39. ▌Artikel 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Nehmen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen eine 

gesonderte Bewertung des besten Schätzwerts und der Risikomarge vor, wird die 

Risikomarge unter Bestimmung der Kosten der Bereitstellung eines Betrags an 

anrechnungsfähigen Eigenmitteln berechnet, der der zeitlich angepassten 

Solvenzkapitalanforderung zu entsprechen hat, die für die Bedeckung der 

Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen während ihrer Laufzeit 

erforderlich ist. Die Anpassung der Solvenzkapitalanforderung besteht aus einem 

exponentiellen und zeitabhängigen Element.“ 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(6) In Bezug auf den in Absatz 5 genannten Kapitalkosten-Satz wird 

angenommen, dass er ab dem … [Geltungsbeginn dieser 

Änderungsrichtlinie] 4,75 % beträgt. 

Die Kommission nimmt die in Absatz 5 Unterabsatz 2 genannte regelmäßige 

Überprüfung frühestens am … [fünf Jahre nach Geltungsbeginn dieser 

Änderungsrichtlinie] vor. 
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(7) Umfassen die Versicherungs- und Rückversicherungsverträge auch 

Finanzoptionen und -garantien, müssen die Methoden zur Berechnung des 

besten Schätzwerts angemessen widerspiegeln, dass der Barwert der aus diesen 

Verträgen resultierenden Zahlungsströme sowohl vom erwarteten Ergebnis 

künftiger Ereignisse und Entwicklungen als auch von möglichen 

Abweichungen des tatsächlichen Ergebnisses von dem in bestimmten 

Szenarien erwarteten Ergebnis abhängen kann. 

(8) Unbeschadet des Absatzes 6 dürfen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die als kleine und nicht komplexe 

Unternehmen eingestuft sind, und Unternehmen, die von einer 

Aufsichtsbehörde eine vorherige Genehmigung erhalten haben, den besten 

Schätzwert für Lebensversicherungsverpflichtungen mit Optionen und 

Garantien, die nicht als wesentlich angesehen werden, mittels einer 

vorsichtigen deterministischen Bewertung ermitteln.“ 
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40. Artikel 77a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 77a 

Extrapolation der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 

1. Bei der Festlegung der in Artikel 77 Absatz 2 genannten maßgeblichen risikofreien 

Zinskurve wird auf Informationen zurückgegriffen, die sich aus einschlägigen 

Finanzinstrumenten ergeben, und für Konsistenz mit diesen Informationen gesorgt. 

Bei dieser Festlegung werden einschlägige Finanzinstrumente mit Laufzeiten 

berücksichtigt, bei denen die Märkte für die betreffenden Finanzinstrumente tief, 

liquide und transparent sind. Ab der ersten Fälligkeit (dem ‚ersten 

Glättungspunkt‘), wenn die Märkte für diese Finanzinstrumente nicht tief, liquide 

oder transparent sind, wird der maßgebliche risikofreie Zinssatz ▌gemäß 

Unterabsatz 3 extrapoliert. Der erste Glättungspunkt für eine Währung ist die 

längste Laufzeit, bei der folgende Bedingungen erfüllt sind: ▌ 

a) die Märkte für Finanzinstrumente mit dieser Laufzeit müssen tief, liquide und 

transparent sein; 

b) der Umlauf an Anleihen mit dieser oder einer längeren Laufzeit macht einen 

ausreichend hohen Prozentanteil des gesamten Anleiheumlaufs in dieser 

Währung aus. 
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Der extrapolierte Teil der maßgeblichen risikofreien Zinskurve wird auf 

Forwardzinssätze gestützt, die gleichmäßig von dem am ersten Glättungspunkt 

geltenden Forwardzinssatz zu einem endgültigen Forwardzinssatz konvergieren. 

Der extrapolierte Forwardzinssatz entspricht dem gewichteten Durchschnitt eines 

liquiden Forwardzinssatzes und des endgültigen Forwardzinssatzes. Der liquide 

Forwardzinssatz stützt sich auf einen Forwardzinssatz oder mehrere 

Forwardzinssätze in Bezug auf die längsten Laufzeiten, für die die relevanten 

Finanzinstrumente in einem tiefen, liquiden und transparenten Markt beobachtet 

werden können. Bei Laufzeiten von mindestens 40 Jahren nach dem ersten 

Glättungspunkt muss das Gewicht des endgültigen Forwardzinssatzes mindestens 

77,5 % betragen. 

Beim extrapolierten Teil der maßgeblichen risikofreien Zinssätze werden 

▌Informationen aus anderen Finanzinstrumenten als Anleihen berücksichtigt, bei 

denen die Märkte für die betreffenden Finanzinstrumente tief, liquide und transparent 

sind. 

2. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen können vorbehaltlich der 

vorherigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde den in Unterabsatz 2 

dargelegten schrittweisen Mechanismus anwenden. 
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Der in Unterabsatz 1 genannte schrittweise Mechanismus umfasst Folgendes: 

a) Am … [Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie] würden die Parameter, 

die die Geschwindigkeit der Konvergenz der Forwardzinssätze auf den 

endgültigen Forwardzinssatz der Extrapolation bestimmen, so festgelegt, dass 

die risikofreie Zinskurve ▌ hinreichende Ähnlichkeit mit der risikofreien 

Zinskurve aufweist, die zu jenem Zeitpunkt nach den am … [ein Tag vor 

Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie] geltenden Extrapolationsregeln 

ermittelt wird; 

b) die Parameter, die die Geschwindigkeit der Konvergenz der Forwardzinssätze 

auf den endgültigen Forwardzinssatz der Extrapolation bestimmen, werden 

zu Beginn eines jeden Kalenderjahrs linear vermindert, sodass ab dem 

1. Januar 2032 die endgültigen Extrapolationsparameter angewandt werden. ▌ 

Der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannte schrittweise Mechanismus 

lässt die Bestimmung von Tiefe, Liquidität und Transparenz der Finanzmärkte und 

des in Absatz 1 genannten ersten Glättungspunkts unberührt. ▌ 
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Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die die Unterabsätze 1 und 2 

des vorliegenden Absatzes anwenden, veröffentlichen in dem in Artikel 51 

Absatz 1b genannten Teil ihres Berichts über Solvabilität und Finanzlage, der die 

Informationen für professionelle Marktteilnehmer umfasst, Folgendes: 

i) die Tatsache, dass sie den schrittweisen Mechanismus für die 

Extrapolation anwenden, und 

ii) die Quantifizierung der Auswirkungen der Nichtanwendung des 

schrittweisen Mechanismus auf ihre Finanzlage. 

3. Unbeschadet des Absatzes 1 liegt der erste Glättungspunkt für den Euro am … 

[Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] bei einer Laufzeit von 

20 Jahren.“ 

41. In Artikel 77b Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe i gilt ein 

Gruppenlebensversicherungsvertrag als ein einziger Vertrag.“ 
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42. Artikel 77d wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung 

durch die Aufsichtsbehörden auf die maßgebliche risikofreie Zinskurve zur 

Berechnung des in Artikel 77 Absatz 2 genannten besten Schätzwerts eine 

Volatilitätsanpassung anwenden dürfen, sofern mindestens die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Volatilitätsanpassung für eine bestimmte Währung wird bei der 

Berechnung des besten Schätzwerts aller auf diese Währung lautenden 

Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen des 

Unternehmens angewandt, sofern die maßgebliche risikofreie Zinskurve, 

die zur Berechnung des besten Schätzwerts dieser Verpflichtungen 

verwendet wird, keine Matching-Anpassung im Sinne von Artikel 77b 

enthält; 

b) das Unternehmen weist gegenüber der Aufsichtsbehörde überzeugend 

nach, dass es über angemessene Verfahren verfügt, um die 

Volatilitätsanpassung gemäß den Absätzen 3 und 4 berechnen zu können. 
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(1a) Unbeschadet des Absatzes 1 dürfen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die vor dem ... [ein Jahr vor Geltungsbeginn 

dieser Änderungsrichtlinie] zur Berechnung des in Artikel 77 Absatz 2 

genannten besten Schätzwerts eine Volatilitätsanpassung auf die maßgebliche 

risikofreie Zinskurve angewandt haben, ohne vorherige Genehmigung durch 

die Aufsichtsbehörden weiterhin eine Volatilitätsanpassung anwenden, sofern 

sie die Bedingungen für eine vorherige Genehmigung gemäß Absatz 1 ab 

dem … [Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie] erfüllen. 

(1b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden befugt sind, von 

einem Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zu verlangen, dass 

es die Anwendung einer Volatilitätsanpassung auf die maßgebliche risikofreie 

Zinskurve zur Berechnung des in Artikel 77 Absatz 2 genannten besten 

Schätzwerts einstellt, wenn das Unternehmen die Bedingungen für eine 

vorherige Genehmigung gemäß Absatz 1 nicht mehr erfüllt. Sobald ein 

Unternehmen die Bedingungen für eine vorherige Genehmigung gemäß 

Absatz 1 wieder erfüllt, kann es bei den Aufsichtsbehörden die vorherige 

Genehmigung beantragen, um nach Absatz 1 eine Volatilitätsanpassung auf die 

maßgebliche risikofreie Zinskurve zur Berechnung des besten Schätzwerts 

anzuwenden. ▌ 
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(1c) Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen können 

vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde eine 

unternehmensspezifische Anpassung des risikoberichtigten Spreads der in 

Absatz 3 genannten Währung anwenden, sofern 

a) der risikoberichtigte Spread in den vier vierteljährlichen 

Berichtszeiträumen vor dem Abschlussstichtag über dem 

risikoberichtigten Spread lag, der auf der Grundlage des Portfolios des 

Unternehmens mit Anlagen in Schuldinstrumenten berechnet wird, 

und 

b) die Informationen, die mit den maßgeblichen Vermögenswerten des 

Unternehmens verbunden sind und gemäß Artikel 35 Absätze 1 bis 4 

von dem Unternehmen übermittelt werden, von ausreichender Qualität 

sind, um eine robuste und zuverlässige Berechnung dieser Anpassung 

zu ermöglichen. 
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Die Anpassung entspricht dem niedrigeren Wert zwischen 105 % und 

der Quote des risikoberichtigten Spreads, der auf der Grundlage des 

Portfolios des Unternehmens mit Anlagen in Schuldinstrumenten 

berechnet wird, und des risikoberichtigten Spreads, der auf der 

Grundlage des Referenzportfolios in der maßgeblichen Währung 

berechnet wird. Der risikoberichtigte Spread, der auf dem Portfolio des 

Unternehmens mit Anlagen in Schuldinstrumenten beruht, wird auf 

die gleiche Weise berechnet wie der risikoberichtigte Spread, der auf 

dem Referenzportfolio in der maßgeblichen Währung beruht, jedoch 

unter Verwendung unternehmensspezifischer Daten zur Gewichtung 

und der durchschnittlichen Laufzeit der maßgeblichen Unterzweige 

innerhalb des Portfolios des Unternehmens mit Anlagen in 

Schuldinstrumenten in der maßgeblichen Währung. 

Wird die Anpassung angewandt, so wird die Volatilitätsanpassung 

nicht um die in Absatz 4 genannte Makro-Volatilitätsanpassung 

erhöht. 
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Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen stellen die 

Anwendung der Anpassung unverzüglich ein, wenn sie den 

risikoberichtigten Spread für die in Absatz 3 genannte Währung in 

zwei aufeinanderfolgenden vierteljährlichen Berichtszeiträumen 

erhöhen. 

(2) Für jede maßgebliche Währung wird die Volatilitätsanpassung der 

maßgeblichen risikofreien Zinskurve auf den Spread zwischen dem Zinssatz, 

der aus einem Referenzportfolio mit Schuldinstrumenten in dieser Währung 

eingenommen werden könnte, und den Zinssätzen der maßgeblichen 

risikofreien Zinskurve für diese Währung gestützt. 

Das Referenzportfolio mit Anlagen in Schuldinstrumenten in einer Währung ist 

für die Vermögenswerte charakteristisch, die auf diese Währung lauten und 

von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gehalten werden, um 

den besten Schätzwert für Versicherungs- und 

Rückversicherungsverpflichtungen, die auf diese Währung lauten, zu 

bedecken. 
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(3) Der Betrag der Volatilitätsanpassung der risikofreien Zinssätze für eine 
Währung wird wie folgt berechnet: 

VAcu= 85% · CSSRcu · RCScu 

Dabei ist: 

a) VAcu die Volatilitätsanpassung für eine Währung cu; 

b) CSSRcu die Kreditspread-Sensitivitätskennzahl des Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens für die Währung cu; 

c) RCScu der risikoberichtigte Spread für die Währung cu. 

CSSRcu darf nicht negativ und nicht größer sein als eins. Der Wert ist kleiner 

als eins, wenn die Sensitivität der Vermögenswerte eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens in einer Währung gegenüber Änderungen der 

Kreditspreads geringer ist als die Sensitivität der versicherungstechnischen 

Rückstellungen dieses Unternehmens in dieser Währung gegenüber 

Zinsänderungen. 

RCScu wird als Differenz zwischen dem in Absatz 2 genannten Spread und 

dem Anteil dieses Spreads berechnet, der auf eine realistische Bewertung der 

erwarteten Verluste oder unerwartete Kreditrisiken oder sonstige Risiken der 

Vermögenswerte zurückzuführen ist. 

VAcu betrifft die maßgeblichen risikofreien Zinssätze der Zinskurve, die nicht 

nach Artikel 77a durch Extrapolation ermittelt wurden. Werden beim 

extrapolierten Teil der maßgeblichen risikofreien Zinssätze gemäß Artikel 77a 

Absatz 1 Informationen aus anderen Finanzinstrumenten als Anleihen 

berücksichtigt, so betrifft VAcu auch die aus diesen Finanzinstrumenten 

abgeleiteten risikofreien Zinssätze. Die Extrapolation der maßgeblichen 

risikofreien Zinssätze der Zinskurve beruht auf diesen angepassten risikofreien 

Zinssätzen. 
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Der Anteil des Spreads, der auf eine realistische Bewertung der 

erwarteten Verluste, unerwartete Kreditrisiken oder sonstige Risiken 

zurückzuführen ist, wird als Prozentanteil der Spreads berechnet. Dieser 

Prozentanteil verringert sich mit dem Anstieg der Spreads, wobei 

mindestens die drei folgenden Fälle zu unterscheiden sind: 

a) die Spreads überschreiten nicht ihren langfristigen 

Durchschnittswert; 

b) die Spreads überschreiten ihren langfristigen Durchschnittswert, 

aber sie überschreiten nicht das Doppelte ihres langfristigen 

Durchschnittswerts; 

c) die Spreads überschreiten das Doppelte ihres langfristigen 

Durchschnittswerts. 

Die Risikoberichtigung darf nie einen angemessenen Prozentanteil des 

langfristigen Durchschnittswerts der Spreads überschreiten. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dürfen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat, dessen 

Währung an den Euro gekoppelt ist und der die genauen Kriterien für 

Anpassungen für an den Euro gekoppelte Währungen zur Erleichterung 

der Berechnung des Untermoduls Währungsrisiko, wie sie in Artikel 111 

Absatz 1 Buchstabe p festgelegt sind, erfüllt, bei der Berechnung der 

Volatilitätsanpassung der risikofreien Zinssätze für die gekoppelte 

Währung und der Volatilitätsanpassung der risikofreien Zinssätze für den 

Euro sowohl für ihre Landeswährung als auch für den Euro eine einzige 

CSSRcu berechnen, wobei die auf den Euro und auf die Landeswährung 

lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemeinsam zu 

berücksichtigen sind. 
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(4) Unbeschadet des Absatzes 1c wird die Volatilitätsanpassung für den Euro um 

eine Makro-Volatilitätsanpassung erhöht. Die Makro-Volatilitätsanpassung 

wird wie folgt berechnet: ▌ 

VAEuro,macro= 85%·CSSREuro·max(RCSco-1,3·RCSEuro;0)·ωco 

Dabei ist: 

a) VAEuro,macro die Makro-Volatilitätsanpassung für ein Land co; 

b) CSSREuro die Kreditspread-Sensitivitätskennzahl des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens für den 

Euro; 

c) RCSco der risikoberichtigte Spread für das Land co; 

d) RCSEuro der risikoberichtigte Spread für den Euro; 

e) ωco der Länderanpassungsfaktor für das Land co. 

CSSREuro wird gemäß Absatz 3 als Kreditspread-Sensitivitätskennzahl des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens für den Euro 

berechnet. 

RCSco wird auf dieselbe Weise berechnet wie der risikoberichtigte Spread 

für den Euro nach Absatz 3, jedoch auf Basis eines Referenzportfolios, das 

für die Vermögenswerte repräsentativ ist, in die die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen investieren, um den besten Schätzwert für 

Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen aus Produkten zu 

bedecken, die auf dem Versicherungsmarkt des betreffenden Landes 

verkauft werden und auf Euro lauten. 

RCSEuro wird als risikoberichtigter Spread für den Euro nach Absatz 3 

berechnet. 
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Der unter Unterabsatz 1 Buchstabe e genannte Länderanpassungsfaktor wird 

wie folgt berechnet: 

ωco= max(min⁡(((RCSco*-0,6%)/0,3%);1);0) 

Dabei ist RCSco* der risikoberichtigte Spread für das Land co im Sinne von 

Unterabsatz 1 Buchstabe c, multipliziert mit dem Prozentanteil der Anlagen 

in Schuldinstrumenten im Verhältnis zu den gesamten Vermögenswerten, 

die von in Land co zugelassenen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen gehalten werden. 

(4a) Zur Berechnung des der Volatilitätsanpassung zugrunde liegenden 

Spreads entspricht der in den Absätzen 2 und 4 genannte Spread für jede 

Währung und jedes Land der nach Wert gewichteten Summe des 

durchschnittlichen Währungsspreads auf Staatsanleihen und des 

durchschnittlichen Währungsspreads auf andere Anleihen als 

Staatsanleihen, Darlehen und Verbriefungen. Für die Zwecke dieser 

Berechnung entsprechen die jeweiligen Gewichtungen dem wertmäßigen 

Anteil von Staatsanleihen im Referenzportfolio für diese Währung oder 

dieses Land im Verhältnis zum Wert sämtlicher im Referenzportfolio 

enthaltener Vermögenswerte und dem wertmäßigen Anteil von anderen 

Anleihen als Staatsanleihen, Darlehen und Verbriefungen im 

Referenzportfolio für diese Währung oder dieses Land im Verhältnis zum 

Wert sämtlicher im Referenzportfolio enthaltener Vermögenswerte.“ 

43. Artikel 77e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Folgende Buchstaben werden eingefügt: 

„aa) für die Zwecke der Offenlegungen nach Artikel 51 Absatz 8 eine 

maßgebliche risikofreie Zinskurve ohne Matching-Anpassung oder 

Volatilitätsanpassung und ohne Anwendung der Übergangsregelung für 

die Extrapolation im Sinne von Artikel 77a Absatz 2; 
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ab) die Szenarien, die für die in Artikel 77 Absatz 7 genannte vorsichtige 

deterministische Bewertung des besten Schätzwerts für 

Lebensversicherungsverpflichtungen zu verwenden sind;“ 

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) für jede maßgebliche Währung und jeden nationalen Versicherungsmarkt 

einen risikoberichtigten Spread im Sinne von Artikel 77d Absatz 3 bzw. 

Absatz 4;“ 

iii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„d) für jeden relevanten Mitgliedstaat den Prozentanteil der Anlagen in 

Schuldinstrumenten im Verhältnis zu den gesamten Vermögenswerten, 

die von den im betreffenden Land zugelassenen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen gehalten werden, im Sinne von 

Artikel 77d Absatz 4.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Die EIOPA legt mindestens einmal jährlich für jede maßgebliche Währung und 

jede Laufzeit, bei der die Märkte für die maßgeblichen Finanzinstrumente oder 

Anleihen mit dieser Laufzeit tief, liquide und transparent sind, den 

Prozentanteil der Anleihen mit dieser oder einer längeren Laufzeit an allen auf 

diese Währung lautenden Anleihen im Sinne von Artikel 77a Absatz 1 nieder 

und veröffentlicht ihn;“ 
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c) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Um einheitliche Bedingungen für die Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen und Basiseigenmittel sicherzustellen, kann die Kommission 

Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen für jede maßgebliche Währung die in 

Absatz 1 genannten technischen Informationen und der erste Glättungspunkt gemäß 

Artikel 77a Absatz 1 festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte können sich 

auf die von der EIOPA gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels veröffentlichten 

Informationen stützen.“ 

d) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei Währungen, für die der in Absatz 1 Buchstabe c genannte risikoberichtigte 

Spread nicht in den Durchführungsrechtsakten nach Absatz 2 festgelegt ist, wird 

keine Volatilitätsanpassung auf die maßgebliche risikofreie Zinskurve angewandt, 

um den besten Schätzwert zu berechnen. In Bezug auf Mitgliedstaaten, deren 

Währung der Euro ist, und wenn der in Absatz 1 Buchstabe c genannte 

risikoberichtigte Spread und der in Absatz 1 Buchstabe d genannte Prozentanteil 

nicht in den in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakten festgelegt sind, wird 

keine Makro-Volatilitätsanpassung zur Volatilitätsanpassung hinzuaddiert.“ 
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e) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Für die Zwecke von Absatz 2 wird ein in einem Durchführungsrechtsakt 

festgelegter erster Glättungspunkt für eine Währung nicht geändert, es sei 

denn, eine Bewertung der Prozentanteile der Anleihen mit einer längeren oder 

gleichen Laufzeit wie eine gegebene Laufzeit an allen auf diese Währung 

lautenden Anleihen weist für mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre auf 

einen anderen ersten Glättungspunkt nach Artikel 77a Absatz 1 und dem in 

delegierten Rechtsakten nach Artikel 86 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii 

festgelegten Prozentanteil hin.“ 

44. Artikel 86 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) die in Artikel 77 Absatz 7 genannte vorsichtige deterministische 

Bewertung sowie die Bedingungen, unter denen diese Bewertung 

verwendet werden darf, um den besten Schätzwert der 

versicherungstechnischen Rückstellungen mit Optionen und Garantien zu 

ermitteln;“ 
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ii) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Methoden, Grundsätze und Techniken zur Bestimmung der 

maßgeblichen risikofreien Zinskurve, die zur Berechnung des in 

Artikel 77 Absatz 2 genannten besten Schätzwerts zu verwenden ist, 

insbesondere: 

i) die Formel für die in Artikel 77a Absatz 1 genannte Extrapolation, 

einschließlich der Parameter, die die Konvergenzgeschwindigkeit 

der Extrapolation bestimmen; 

ii) die Methode zur Bestimmung von Tiefe, Liquidität und 

Transparenz der Märkte für Finanzinstrumente im Sinne von 

Artikel 77a Absatz 1; 

iii) die währungsbezogenen Prozentanteile, unterhalb deren der Anteil 

von Anleihen mit längeren oder gleichen Laufzeiten wie eine 

gegebene Laufzeit an allen Anleihen für die Zwecke von 

Artikel 77a Absatz 1 als niedrig angesehen wird; 

iv) den in Artikel 77a Absatz 2 genannte schrittweisen 

Mechanismus;“ 
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iii) Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) die Methoden und Annahmen für die Berechnung der in Artikel 77d 

genannten Volatilitätsanpassung, insbesondere auch: 

i) eine Formel für die Berechnung der in den Artikel 77d Absätze 3 

und 4 genannten Kreditspread-Sensitivitätskennzahl; 

ii) für jede einschlägige Anlageklasse den Prozentanteil des Spreads, 

der den Anteil des Spreads repräsentiert, der einer realistischen 

Bewertung der erwarteten Verluste, der unerwarteten Kreditrisiken 

oder sonstigen Risiken zuzuschreiben ist, zu berechnen gemäß 

Artikel 77d Absatz 3: dieser Prozentanteil verringert sich mit dem 

Anstieg der Spreads, wobei mindestens die drei folgenden Fälle 

zu berücksichtigen sind: 

1. die Spreads überschreiten nicht ihren langfristigen 
Durchschnittswert; 

2. die Spreads überschreiten ihren langfristigen 
Durchschnittswert, aber sie überschreiten nicht das 
Doppelte ihres langfristigen Durchschnittswerts; 

3. die Spreads überschreiten das Doppelte ihres langfristigen 
Durchschnittswerts. 

Die Risikoberichtigung darf nie einen angemessenen 

Prozentanteil des langfristigen Durchschnittswerts der Spreads 

überschreiten.“ 
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b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 
„(1a) Die Kommission kann delegierte Rechtsakte nach Artikel 301a mit Kriterien 

dafür erlassen, welche Vermögenswerte in das in Artikel 77b Absatz 1 

Buchstabe a genannte Portfolio von Vermögenswerten aufgenommen werden 

können. 

(1b) Ergibt sich aus der regelmäßigen Überprüfung des Kapitalkosten-Satzes 

gemäß Artikel 77 Absatz 5, dass der angenommene Wert nicht mehr 

angemessen ist, so kann die Kommission einen delegierten Rechtsakt zur 

Änderung des in Artikel 77 Absatz 5a festgelegten angenommenen Werts des 

Kapitalkosten-Satzes erlassen. Die Kommission darf den angenommenen 

Wert des Kapitalkosten-Satzes nur auf einen Wert von mindestens 4 % und 

höchstens 5 % festsetzen.“ 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 
„(2a) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung von Artikel 77 Absatz 7 zu 

gewährleisten, arbeitet die EIOPA Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards aus, in denen die Methoden zur Ermittlung der 

Szenarien spezifiziert werden, die für die in jenem Absatz genannte vorsichtige 

deterministische Bewertung des besten Schätzwerts für 

Lebensversicherungsverpflichtungen zu verwenden sind. Die EIOPA legt der 

Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum … 

[12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen.“ 
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45. In Artikel 92 erhalten die Absätze 1a und 2 folgende Fassung: 
„(1a) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte nach Artikel 301a, in denen die 

Behandlung von Beteiligungen im Sinne von Artikel 212 Absatz 2 Unterabsatz 3 an 

Finanz- und Kreditinstituten im Hinblick auf die Bestimmung der Eigenmittel 

festgelegt wird, einschließlich Ansätzen für Abzüge wesentlicher Beteiligungen an 

Kredit- und Finanzinstituten von den Basiseigenmitteln eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens. 
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Ungeachtet der Abzüge von Beteiligungen von den zur Bedeckung der 

Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmitteln nach Maßgabe des 

nach Unterabsatz 1 erlassenen delegierten Rechtsakts können die Aufsichtsbehörden 

einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen für die Zwecke der 

Bestimmung der in Artikel 88 genannten Basiseigenmittel gestatten, den Wert seiner 

Beteiligung an einem Kredit- oder Finanzinstitut nicht in Abzug zu bringen, sofern 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) bei dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen liegt eine der 

folgenden Situationen vor: 

i) das Kredit- oder Finanzinstitut und das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen gehören derselben Gruppe im Sinne von 

Artikel 212 an, die der Gruppenaufsicht nach Artikel 213 Absatz 2 

Buchstaben a, b und c unterliegt, und bei dem verbundenen Kredit- oder 

Finanzinstitut kommt nicht der in Artikel 228 Absatz 5 genannte Abzug 

zur Anwendung; oder 
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ii) den Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen wird von den 

Aufsichtsbehörden vorgeschrieben oder gestattet, technische 

Berechnungsmethoden nach Anhang I Teil II der Richtlinie 2002/87/EG 

anzuwenden, und das Kredit- oder Finanzinstitut unterliegt derselben 

zusätzlichen Beaufsichtigung im Rahmen der genannten Richtlinie wie 

das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen; 

b) die Aufsichtsbehörden sind überzeugt, dass das Niveau des integrierten 

Managements, des Risikomanagements und der internen Kontrolle in Bezug 

auf die Unternehmen, die in die unter Buchstabe a Ziffer i genannte 

Gruppenaufsicht oder in die unter Buchstabe a Ziffer ii genannte zusätzliche 

Beaufsichtigung einbezogen sind, zufriedenstellend ist; 

c) bei der verbundenen Beteiligung an dem Kredit- oder Finanzinstitut handelt es 

sich um eine Beteiligungsinvestition strategischer Art im Sinne des nach 

Artikel 111 Absatz 1 Buchstabe m erlassenen delegierten Rechtsakts. 
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(2) Die in Absatz 1a genannten Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten umfassen 

Folgendes: 

a) Beteiligungen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen an: 

i) Kreditinstituten und Finanzinstituten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 bzw. Nummer 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

ii) Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Richtlinie 2014/65/EU; 

b) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne von Artikel 52 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (‚Tier 1‘) und Instrumente des 

Ergänzungskapitals im Sinne von Artikel 63 jener Verordnung (‚Tier 2‘) sowie 

Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals im 

Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2033, die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen in Bezug auf die unter Buchstabe a genannten 

Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, halten.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2033;Nr:2019;Year:2033&comp=


 

 565 

46. Artikel 95 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Zu diesem Zweck nehmen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, 

sofern anwendbar, auf die in Artikel 97 Absatz 1 genannte Liste der 

Eigenmittelbestandteile Bezug.“ 

47. Artikel 96 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„Unbeschadet des Artikels 95 und des Artikels 97 Absatz 1 gelten für die Zwecke dieser 

Richtlinie die folgenden Einstufungen: 

1. Überschussfonds, die unter Artikel 91 Absatz 2 fallen, werden in ‚Tier 1‘ eingestuft; 

2. Kreditbriefe und Garantien, die von einem unabhängigen Treuhänder als Treuhand 

für die Versicherungsgläubiger gehalten und von gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 

zugelassenen Kreditinstituten bereitgestellt werden, werden in ‚Tier 2‘ eingestuft; 

3. alle künftigen Forderungen, die von von Reedern gegründeten 

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit oder diesen ähnlichen Vereinen mit 

variablen Beitragseinnahmen, die nur die in den Zweigen 6, 12 und 17 von Anhang I 

Teil A genannten Risiken versichern, gegenüber ihren Mitgliedern mittels der 

Aufforderung zur Beitragsnachzahlung innerhalb der folgenden zwölf Monate 

geltend gemacht werden können, werden als ‚Tier 2‘ eingestuft.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=


 

 566 

48. In Artikel 105 wird folgender Absatz angefügt: 

„(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Einklang mit Artikel 301a 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen, um dem von 

Kryptowerten ausgehenden Risiko in dem in Absatz 5 des vorliegenden Artikels 

genannten Marktrisikomodul und in dem in Absatz 6 des vorliegenden Artikels 

genannten Gegenparteiausfallrisikomodul Rechnung zu tragen.“ 

49. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 105a 
Langfristige Aktieninvestitionen 

(1) Abweichend von Artikel 101 Absatz 3 und als Teil des in Artikel 105 Absatz 5 

Buchstabe b genannten Aktienrisiko-Untermoduls gestatten die Mitgliedstaaten 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die die in Unterabsatz 2 

festgelegten Bedingungen erfüllen, auf eine bestimmte Untergruppe von 

Aktieninvestitionen mit langfristiger Perspektive eine Kapitalanforderung gemäß 

Absatz 4 anzuwenden. 

 Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 kann eine Untergruppe von 

Aktieninvestitionen als langfristige Aktieninvestitionen behandelt werden, wenn 

das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der Aufsichtsbehörde 

gegenüber hinreichend nachweist, dass alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Untergruppe von Aktieninvestitionen ist eindeutig benannt und wird 

getrennt von den anderen Tätigkeiten des Unternehmens verwaltet; 
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b) für jedes langfristige Aktienportfolio gibt es eine Strategie für die langfristige 

Anlageverwaltung, die die Zusage des Unternehmens widerspiegelt, das 

Gesamtengagement in Aktien in der Untergruppe der Aktieninvestitionen für 

einen Zeitraum von durchschnittlich mehr als fünf Jahren zu halten. Das 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan des Unternehmens billigt 

ausdrücklich die Anlageverwaltungsstrategien, und diese Strategien werden 

häufig anhand der tatsächlichen Verwaltung der Portfolios überprüft und in 

der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung gemäß 

Artikel 45 beschrieben; 

c) die Untergruppe der Aktieninvestitionen besteht nur aus Aktien, die in 

Ländern notiert sind, die Mitglied des EWR oder der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, oder aus 

nicht börsennotierten Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Ländern 

haben, die Mitglied des EWR oder der OECD sind; 

d) das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen kann zur 

Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde nachweisen, dass es dauerhaft und unter 

angespannten Bedingungen in der Lage ist, Zwangsverkäufe von 

Aktieninvestitionen in der Untergruppe während fünf Jahren zu vermeiden; 
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e) aus dem Risikomanagement, dem Aktiv-Passiv-Management und der 

Anlagepolitik des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

geht hervor, dass das Unternehmen die Untergruppe von Aktieninvestitionen 

für einen Zeitraum halten will, der der Anforderung des Buchstabens b 

entspricht, und das Unternehmen in der Lage ist, die Anforderung des 

Buchstabens d zu erfüllen; 

f) die Untergruppe der Aktieninvestitionen ist angemessen diversifiziert, um 

eine übermäßige Abhängigkeit von einem bestimmten Emittenten oder einer 

bestimmten Gruppe von Unternehmen und eine übermäßige 

Risikoakkumulation im Gesamtportfolio langfristiger Aktieninvestitionen mit 

demselben Risikoprofil zu vermeiden; 

g) die Untergruppe der Aktieninvestitionen enthält keine Beteiligungen. 

(2) Werden Aktien in europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF) oder in 

bestimmten Arten von Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich 

alternativer Investmentfonds (AIF), gehalten, die in den gemäß dieser Richtlinie 

erlassenen delegierten Rechtsakten als mit einem niedrigeren Risikoprofil benannt 

sind, so können die Bedingungen in Absatz 1 auf der Ebene der Fonds und nicht 

der in diesen Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerten bewertet 

werden. 
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3. Wenn Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen eine Untergruppe von 

Aktieninvestitionen gemäß Absatz 1 als langfristige Aktieninvestitionen behandeln, 

können sie nicht zu einer Verfahrensweise ohne langfristige Aktieninvestitionen 

zurückkehren. 

Erfüllt ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das eine 

Untergruppe von Aktieninvestitionen als langfristige Aktieninvestitionen 

behandelt, nicht mehr die in Absatz 1 festgelegten Bedingungen, so unterrichtet es 

unverzüglich die Aufsichtsbehörde und ergreift die erforderlichen Maßnahmen, 

um die Erfüllung wiederherzustellen.  

Innerhalb eines Monats nach der ersten Feststellung der Nichterfüllung der in 

Absatz 1 festgelegten Bedingungen übermittelt das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen der Aufsichtsbehörde die erforderlichen 

Informationen und die von dem Unternehmen zu ergreifenden Maßnahmen, um 

innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Feststellung der Nichterfüllung die 

Wiederherstellung der Erfüllung dieser Bedingungen zu erreichen. 

Ist das Unternehmen nicht in der Lage, die Erfüllung innerhalb von sechs 

Monaten nach der ersten Feststellung der Nichterfüllung wiederherzustellen, so 

stellt es die Einstufung von Aktieninvestitionen als langfristige Aktieninvestitionen 

gemäß diesem Artikel während zweieinhalb Jahren oder solange die Erfüllung der 

Bedingungen nicht wiederhergestellt ist – je nachdem welcher Zeitraum länger 

ist – ein. 
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(4) Die Solvenzkapitalanforderung für langfristige Aktieninvestitionen entspricht dem 

Verlust an Basiseigenmitteln, der aus einem unmittelbaren Rückgang des Werts 

der Investitionen, die als langfristige Investitionen behandelt werden, um 22 % 

ergeben würde. 

(5) Die Kommission erlässt im Einklang mit Artikel 301a delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung dieser Verordnung, in denen Folgendes genauer festgelegt wird: 

a) die Bedingungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2; 

b) die Arten von Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Absatz 2; 

c) die Informationen, die in den Bericht über Solvabilität und Finanzlage und 

in den regelmäßigen aufsichtlichen Bericht aufzunehmen sind.“ 

50. Artikel 106 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die symmetrische Anpassung der Standardkapitalanforderung für Aktienanlagen zur 

Bedeckung des mit Veränderungen der Aktienkurse verbundenen Risikos darf nicht 

zur Anwendung einer Kapitalanforderung für Aktienanlagen führen, die mehr als 

13 Prozentpunkte unter oder über der Standardkapitalanforderung für Aktienanlagen 

liegt.“ 
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51. Artikel 109 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 109 

Vereinfachungen in der Standardformel 

(1) Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen können eine vereinfachte 

Berechnung für ein spezifisches Risikomodul oder Untermodul verwenden, wenn 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Art, Umfang und Komplexität der Risiken rechtfertigen die Verwendung einer 

vereinfachten Berechnung; 

b) es wäre unverhältnismäßig, von dem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen die Anwendung der Standardberechnung zu 

verlangen; 

c) der Unterschied zwischen den Ergebnissen der Standardberechnung und der 

vereinfachten Berechnung führt mit der Zeit nicht zu einer wesentlichen 

Falschangabe der Solvenzkapitalanforderung, außer in Fällen, in denen die 

vereinfachte Berechnung zu einer Solvenzkapitalanforderung führt, die die 

aus der standardisierten Berechnung resultierende 

Solvenzkapitalanforderung überschreitet. 
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Ungeachtet des Unterabsatzes 1 können kleine und nicht komplexe Unternehmen 

eine vereinfachte Berechnung für ein spezifisches Risikomodul oder Untermodul 

verwenden, ohne die in Unterabsatz 1 festgelegten Bedingungen erfüllen zu 

müssen, wenn sie zur Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde und mindestens alle 

fünf Jahre nachweisen können, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) jedes einzelne Risikomodul oder Untermodul, für das eine vereinfachte 

Berechnung verwendet werden soll, macht – ohne Anwendung der 

Vereinfachung – weniger als 2 % der Basissolvenzkapitalanforderung aus; 

b) die Summe aller Risikomodule oder Untermodule, für die eine vereinfachte 

Berechnung verwendet werden soll, macht – ohne Anwendung der 

Vereinfachung – weniger als 10 % der Basissolvenzkapitalanforderung aus. 
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Für die Zwecke dieses Absatzes sind vereinfachte Berechnungen gemäß Artikel 101 

Absatz 3 zu kalibrieren. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 und des Artikels 102 Absatz 1 darf für den Fall, dass ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die Solvenzkapitalanforderung 

berechnet und ein Risikomodul oder Untermodul nicht mehr als 5 % der in 

Artikel 103 Buchstabe a genannten Basissolvenzkapitalanforderung ausmacht, das 

Unternehmen während eines Zeitraums von höchstens drei Jahren ab dem Zeitpunkt 

dieser Berechnung der Solvenzkapitalanforderung eine vereinfachte Berechnung für 

dieses Risikomodul oder Untermodul verwenden. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 2 darf die Summe der Anteile der einzelnen 

Risikomodule oder Untermodule, bei denen die vereinfachten Berechnungen nach 

dem genannten Absatz angewandt werden, an der Basissolvenzkapitalanforderung 

10 % nicht übersteigen. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Anteil eines Risikomoduls oder Untermoduls an der 

Basissolvenzkapitalanforderung ist der Anteil, der berechnet wurde, als das 

Risikomodul oder Untermodul zuletzt ohne vereinfachte Berechnung nach Absatz 2 

berechnet wurde.“ 
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52. Artikel 111 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Buchstaben l und m erhalten folgende Fassung: 

„l) die vereinfachten Berechnungen für spezifische Risikomodule und 

Untermodule nach Artikel 109 Absatz 1 und für unwesentliche 

Risikomodule und Untermodule nach Artikel 109 Absatz 2 sowie die 

Kriterien, die die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

einschließlich firmeneigener Versicherungsunternehmen und 

firmeneigener Rückversicherungsunternehmen erfüllen müssen, um die 

in Artikel 109 Absatz 1 genannten Vereinfachungen verwenden zu 

dürfen; 

m) der Ansatz, der in Bezug auf qualifizierte Beteiligungen im Sinne von 

Artikel 13 Nummer 21 bei der Berechnung der 

Solvenzkapitalanforderung anzuwenden ist, insbesondere bei der 

Berechnung des in Artikel 105 Absatz 5 genannten Untermoduls 

Aktienrisiko, wobei die voraussichtliche Verringerung der Volatilität des 

Werts dieser qualifizierten Beteiligungen aufgrund der strategischen Art 

dieser Anlagen und des Einflusses, den das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen auf diese Beteiligungsnehmer ausübt, zu 

berücksichtigen ist;“ 

ii) Folgende Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe h dieses Absatzes werden die 

Methoden und Anpassungen, die erforderlich sind, um den eingeschränkten 

Möglichkeiten einer Risikodiversifizierung für Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen im Zusammenhang mit Sonderverbänden 

Rechnung zu tragen, nicht auf die Vermögensportfolios angewandt, die keine 

Sonderverbände sind und gemäß Artikel 77b Absatz 1 Buchstabe a dafür 

vorgesehen sind, den entsprechenden besten Schätzwert der Versicherungs- 

oder Rückversicherungsverpflichtungen zu bedecken. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Absatzes tragen die 

Methoden, Annahmen und Standardparameter für das Untermodul 

Zinsrisiko gemäß Artikel 105 Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe a dem Risiko 

Rechnung, dass die Zinssätze auch dann weiter sinken können, wenn sie 

niedrig oder negativ sind, und die Berechnung des Untermoduls Zinsrisiko 

muss mit der Extrapolation der Zinssätze gemäß Artikel 77a 

übereinstimmen. Ungeachtet des ersten Satzes dieses Unterabsatzes muss bei 

der Berechnung des Untermoduls Zinsrisiko dem Risiko, dass die Zinssätze 

unter eine negative Untergrenze fallen, nicht Rechnung getragen werden, 

wenn eine negative Untergrenze so bestimmt wird, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze über relevante Währungen und 

Laufzeiten hinweg nicht jederzeit über der negativen Untergrenze liegen, 

ausreichend gering ist.“ 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Erlässt die Kommission gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Richtlinie durch die Festlegung der 

Methoden, Annahmen und Standardparameter, die bei der Berechnung des 

in Artikel 105 Absatz 5 Buchstabe a genannten Untermoduls Zinsrisiko 

zugrunde gelegt werden, mit dem Ziel, die Sensitivität der 

Eigenkapitalanforderungen entsprechend der Entwicklung bei den 

Zinssätzen zu verbessern, so können Änderungen des Untermoduls 

Zinsrisiko über einen Übergangszeitraum von bis zu fünf Jahren schrittweise 

vorgenommen werden. Eine solche schrittweise Anpassung ist obligatorisch 

und gilt für alle Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen.“ 
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d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die EIOPA bewertet bis zum ... [fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] und danach alle fünf Jahre, ob die für die Berechnung 

der Standardformel für die Solvenzkapitalanforderung verwendeten 

Methoden, Annahmen und Standardparameter weiterhin angemessen sind. 

Dabei berücksichtigt sie insbesondere die Leistung einer Gruppe von 

Vermögenswerten bzw. von Finanzinstrumenten, das Verhalten der Anleger, 

die in die betreffenden Vermögenswerte bzw. Finanzinstrumente investieren, 

sowie die Entwicklungen in Bezug auf die Festlegung internationaler 

Standards für Finanzdienstleistungen. Bestimmte Risiken und Gruppen von 

Vermögenswerten können bei der Überprüfung vorrangig behandelt werden. 

Auf der Grundlage der Bewertung der EIOPA legt die Kommission 

gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie oder der gemäß 

dieser Richtlinie erlassenen delegierten Rechtsakte oder 

Durchführungsrechtsakte vor. 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die die schrittweise 

Einführung gemäß Absatz 2a dieses Artikels anwenden, veröffentlichen in 

dem Teil ihres Berichts über Solvabilität und Finanzlage, der aus 

Informationen für professionelle Marktteilnehmer gemäß Artikel 51 

Absatz 1b besteht, Folgendes: i) die Tatsache, dass sie die schrittweise 

Einführung gemäß Absatz 2a dieses Artikels anwenden, und ii) die 

Quantifizierung der Auswirkungen der Nichtanwendung der schrittweisen 

Einführung auf ihre Finanzlage.“ 
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53. Artikel 112 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
„(7) Nach Erhalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden, ein internes Modell 

verwenden zu dürfen, ▌ übermitteln die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen den Aufsichtsbehörden alle zwei Jahre eine 

Schätzung der Solvenzkapitalanforderung, die gemäß der in Unterabschnitt 2 

erläuterten Standardformel zu berechnen ist. Die Aufsichtsbehörden können das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen im Wege einer begründeten 

Entscheidung um eine häufigere Berichterstattung ersuchen.“ 

54. In Artikel 122 wird folgender Absatz angefügt: 

„(5) Die Mitgliedstaaten können den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

nur dann gestatten, in ihrem internen Modell die Auswirkungen von Kreditspread-

Bewegungen auf die gemäß Artikel 77d berechnete Volatilitätsanpassung zu 

berücksichtigen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Bei der Methode zur Berücksichtigung der Auswirkungen von Kreditspread-

Bewegungen auf die Volatilitätsanpassung für eine Währung werden weder 

unternehmensspezifische Anpassungen des risikoberichtigten Spreads nach 

Artikel 77d Absatz 1c noch, im Falle des Euro, eine mögliche Erhöhung der 

Volatilitätsanpassung durch eine Makro-Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d 

Absatz 4 berücksichtigt; 
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b) die Solvenzkapitalanforderung darf keinen der folgenden Werte unterschreiten: 
i) eine fiktive Solvenzkapitalanforderung, die wie die 

Solvenzkapitalanforderung berechnet wird, außer dass die Auswirkungen 

von Kreditspread-Bewegungen auf die Volatilitätsanpassung gemäß der 

Methode, die von der EIOPA für die Zwecke der Veröffentlichung der in 

Artikel 77e Absatz 1 Buchstabe c genannten technischen Informationen 

verwendet wird, berücksichtigt werden; 

ii) eine fiktive Solvenzkapitalanforderung, die nach Ziffer i berechnet wird, 

außer dass das in Artikel 77d Absatz 2 Unterabsatz 2 genannte 

repräsentative Portfolio für eine Währung auf Basis der Vermögenswerte 

bestimmt wird, in die das Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen investiert, und nicht auf Basis der 

Vermögenswerte aller Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen mit Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverpflichtungen in dieser Währung. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b wird das repräsentative Portfolio für 

eine bestimmte Währung auf Basis der Vermögenswerte des Unternehmens 

bestimmt, die auf diese Währung lauten und zur Bedeckung des besten Schätzwerts 

der auf diese Währung lautenden Versicherungs- und 

Rückversicherungsverpflichtungen verwendet werden.“ 
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55. Artikel 132 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 3 Unterabsatz 2 werden die Worte „Richtlinie 85/611/EWG“ durch die 

Worte „Richtlinie 2009/65/EG“ ersetzt. 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 
„(5) ▌Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen tragen bei der 

Entscheidung über ihre Anlagestrategie möglichen Wirtschafts- und 

Finanzmarktentwicklungen ▌Rechnung. 

Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen tragen ferner den 

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf ihre Anlagen und den 

potenziellen langfristigen Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren Rechnung, wenn sie über ihre Anlagestrategie 

entscheiden. 
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(6) Auf das Ersuchen der Aufsichtsbehörde hin tragen die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen bei der Entscheidung über ihre 

Anlagestrategie makroprudenziellen Bedenken Rechnung und bewerten, 

inwieweit ihre Anlagestrategie die Wirtschafts- und Finanzmarktentwicklungen 

beeinflussen und potenziell zu einer Quelle von Systemrisiken werden könnte, 

und lassen derartige Erwägungen in ihre Anlageentscheidungen einfließen. 

(7) Für die Zwecke der Absätze 5 und 6 ist unter Wirtschafts- und 

Finanzmarktentwicklungen sowie unter makroprudenziellen Bedenken 

dasselbe zu verstehen wie in Artikel 45. ▌ 

(8) Bei der Entscheidung, ob das Ersuchen nach Absatz 6 dieses Artikels an ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das ein gemäß 

Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a und b in die Gruppenaufsicht 

einbezogenes Tochterunternehmen ist, gerichtet wird, berücksichtigt die 

Aufsichtsbehörde, ob die in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannte 

Bewertung von dem beteiligten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, der Versicherungsholdinggesellschaft oder 

der gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union auf 

Gruppenebene durchgeführt wird und die Besonderheiten dieses 

Tochterunternehmens abdeckt.“ 
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56. In Artikel 133 Absatz 3 werden die Worte „Richtlinie 85/611/EWG“ durch die Worte 
„Richtlinie 2009/65/EG“ ersetzt. 

57. Folgender Artikel wird eingefügt: 
„Artikel 136a 

Verschlechterung der Solvabilität 

(1) Sollte sich die Solvabilität eines Unternehmens im Anschluss an eine Anzeige 

gemäß Artikel 136 oder im Anschluss an die Feststellung einer Verschlechterung 

der Finanzlage gemäß Artikel 36 Absatz 3 verschlechtern, so sind die 

Aufsichtsbehörden befugt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dieser 

Verschlechterung abzuhelfen. 

(2) Die Maßnahmen gemäß Absatz 1 müssen im Verhältnis zum Risiko stehen und 

dem Ausmaß der Verschlechterung angemessen sein. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die Aufsichtsbehörden befugt sind, mindestens die folgenden 

Maßnahmen zu ergreifen: 

a) Verpflichtung des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des 

Unternehmens, den im Einklang mit Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2024/... 

des Europäischen Parlaments und des Rates*￼ erstellten präventiven 

Sanierungsplan zu aktualisieren, wenn sich die Umstände von den in diesem 

Sanierungsplan dargelegten Annahmen unterscheiden; 
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b) Verpflichtung des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des 

Unternehmens, die in dem im Einklang mit Artikel 5 der Richtlinie (EU) 

2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates+ erstellten präventiven 

Sanierungsplan festgelegten Maßnahmen zu ergreifen. Bei einer 

Aktualisierung des Plans gemäß Buchstabe a müssen die ergriffenen 

Maßnahmen etwaige aktualisierte Maßnahmen umfassen;

c) Verpflichtung des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines 

Unternehmens, das über keinen präventiven Sanierungsplan gemäß Artikel 5

der Richtlinie (EU) 2024/...+ verfügt, die Ursachen für die Nichteinhaltung 

oder die wahrscheinliche Nichteinhaltung der rechtlichen Anforderungen 

festzustellen und geeignete Maßnahmen und einen Zeitrahmen für die 

Umsetzung dieser regulatorischen Anforderungen zu ermitteln;

d) Verpflichtung des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des 

Unternehmens, die variable Vergütung und Prämien, Ausschüttungen auf 

Eigenmittelinstrumente oder Rückzahlung oder Rückkauf von 

Eigenmittelbestandteilen auszusetzen oder einzuschränken.

____________________
* Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Versicherungs-
und Rückversicherungsunternehmen und zur Änderung der Richtlinien 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2009/138/EG, (EU) 2017/1132 und der Verordnungen 
(EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L, 2024/…, …, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/.../.../oj).“

                                               
ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) enthaltenen 
Richtlinie einfügen.
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58. Artikel 138 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Im Falle von der EIOPA festgestellter außergewöhnlicher widriger Umstände, die 

sich auf Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen auswirken, die einen 

wesentlichen Anteil am Markt oder an den betroffenen Geschäftsbereichen 

ausmachen, kann die Aufsichtsbehörde die in Absatz 3 Unterabsatz 2 genannte Frist 

für die betroffenen Unternehmen unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, 

einschließlich der durchschnittlichen Laufzeit der versicherungstechnischen 

Rückstellungen, um maximal sieben Jahre verlängern.“ 

b) Unterabsatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Unbeschadet der Befugnisse der EIOPA gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 stellt die EIOPA das Vorliegen außergewöhnlicher widriger 

Umstände für die Zwecke dieses Absatzes auf Antrag der betreffenden 

Aufsichtsbehörde und, falls angemessen, nach Konsultation des ESRB fest.“ 
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59. Artikel 139 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 139 

Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung 

(1) Stellen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen fest, dass die 

Mindestkapitalanforderung nicht mehr bedeckt ist oder die Gefahr besteht, dass 

dieser Fall innerhalb der folgenden drei Monate eintritt, so unterrichten sie 

unverzüglich die Aufsichtsbehörde darüber. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 gilt die Pflicht zur Unterrichtung der 

Aufsichtsbehörde unabhängig davon, ob das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen die Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung 

oder die Gefahr der Nichtbedeckung bei einer Berechnung der 

Mindestkapitalanforderung nach Artikel 129 Absatz 4 feststellt oder bei einer 

Berechnung der Mindestkapitalanforderung zwischen zwei Zeitpunkten, zu denen 

eine solche Berechnung gemäß Artikel 129 Absatz 4 an die Aufsichtsbehörde 

gemeldet wird. 
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(2) Innerhalb eines Monats nach Feststellung der Nichtbedeckung der 

Mindestkapitalanforderung oder der Feststellung der Gefahr der Nichtbedeckung legt 

das betreffende Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen einen von der 

Aufsichtsbehörde zu genehmigenden kurzfristigen, realistischen Finanzierungsplan 

vor, um innerhalb von drei Monaten nach der genannten Feststellung die 

anrechnungsfähigen Basiseigenmittel mindestens auf Höhe der 

Mindestkapitalanforderung aufzustocken oder das Risikoprofil so zu senken, dass die 

Mindestkapitalanforderung wieder bedeckt ist. 

(3) Wird innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der in Absatz 1 genannten 

Informationen kein Liquidationsverfahren eingeleitet, erwägt die Aufsichtsbehörde 

des Herkunftsmitgliedstaats, die freie Verfügung über die Vermögenswerte des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens einzuschränken oder zu 

untersagen. Sie unterrichtet die Aufsichtsbehörden der Aufnahmemitgliedstaaten 

entsprechend. Diese treffen auf Ersuchen der Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats die gleichen Maßnahmen. Die Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats bestimmt die Vermögenswerte, die Gegenstand dieser 

Maßnahmen sein sollen. 

(4) Die EIOPA kann Leitlinien für die Maßnahmen erarbeiten, die die 

Aufsichtsbehörden ergreifen sollten, wenn sie eine Nichtbedeckung der 

Mindestkapitalanforderung oder die Gefahr der Nichtbedeckung im Sinne von 

Absatz 1 feststellen.“ 
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60. Artikel 141 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 141 

Aufsichtsbefugnisse im Falle einer Verschlechterung der finanziellen Lage 

(1) Erachten die Aufsichtsbehörden eine der in den Artikeln 136a, 138 und 139 

genannten Maßnahmen als unwirksam oder als nicht ausreichend, um der 

Verschlechterung der Solvabilität des Unternehmens entgegenzuwirken, so sind 

die Aufsichtsbehörden zu allen Maßnahmen befugt, die erforderlich sind, um 

sicherzustellen, dass die sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden 

Interessen der Versicherungsnehmer gewahrt bleiben und die sich aus den 

Rückversicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen erfüllt werden. 

(2) Diese Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein und somit 3Grad und Dauer der 

Verschlechterung der Solvabilitätssituation des betreffenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens widerspiegeln.“ 

61. In Artikel 144 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Bei einem Entzug der Zulassung stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zumindest bis zur Eröffnung 

eines etwaigen Liquidationsverfahrens weiterhin den in Titel I Kapitel III 

festgelegten allgemeinen Regeln und Zielen der Versicherungsaufsicht unterliegen.“ 
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62. In Titel I wird folgendes Kapitel eingefügt: 
„KAPITEL VIIA 

Makroprudenzielle Instrumente 
Artikel 144a 

Liquiditätsrisikomanagement 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das in Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe d 

genannte Liquiditätsrisikomanagement der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen sicherstellt, dass diese Unternehmen selbst unter 

Stressbedingungen über ausreichende Liquidität verfügen, um ihre finanziellen 

Verpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern und anderen Gegenparteien bei 

Fälligkeit zu erfüllen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen einen 

Liquiditätsrisikomanagementplan aufstellen und zu aktualisieren, der eine Analyse 

der kurzfristigen Liquidität umfasst und in dem die eingehenden und ausgehenden 

Zahlungsströme in Bezug auf ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten projiziert 

werden. Auf Ersuchen der Aufsichtsbehörden erweitern die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen den Liquiditätsrisikomanagementplan um eine 

Analyse auch der mittel- und langfristigen Liquidität. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen einen 

Indikatorensatz für das Liquiditätsrisiko erarbeiten und aktualisieren, um 

potenziellen Liquiditätsstress ermitteln, überwachen und adressieren zu können. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen den Aufsichtsbehörden den 

Liquiditätsrisikomanagementplan als Teil der in Artikel 35 Absatz 1 genannten 

Informationen übermitteln. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass kleine und nicht komplexe Unternehmen 

und Unternehmen, die nach Artikel 29d eine vorherige Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde erhalten haben, nicht zur Aufstellung eines 

Liquiditätsrisikomanagementplans im Sinne von Absatz 2 verpflichtet sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es den Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, sofern sie die in Artikel 77b genannte Matching-

Anpassung oder die in Artikel 77d genannte Volatilitätsanpassung anwenden, 

gestattet ist, den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 

Liquiditätsrisikomanagementplan mit dem nach Artikel 44 Absatz 2 Unterabsatz 4 

vorgeschriebenen Plan zu kombinieren. 

▌ 
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Artikel 144b 

Aufsichtsbefugnisse zur Behebung von Liquiditätsanfälligkeiten unter außergewöhnlichen 

Umständen 

(1) Im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens überwachen 

die Aufsichtsbehörden die Liquiditätsposition der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen. Stellen sie wesentliche Liquiditätsrisiken fest, so 

setzen sie das betroffene Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen von 

dieser Bewertung in Kenntnis. Das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen hat zu erläutern, wie es diese Liquiditätsrisiken zu 

adressieren gedenkt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden über die nötigen 

Befugnisse verfügen, um von Unternehmen verlangen zu können, dass sie ihre 

Liquiditätsposition stärken, wenn wesentliche Liquiditätsrisiken oder 

-unzulänglichkeiten festgestellt werden. Diese Befugnisse kommen zur Anwendung, 

wenn hinreichende Belege dafür vorliegen, dass wesentliche Liquiditätsrisiken 

▌vorliegen und dass wirksame Abhilfemaßnahmen durch das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen fehlen. 

Die Maßnahmen, die von den Aufsichtsbehörden auf der Grundlage dieses Absatzes 

ergriffen werden, werden mindestens alle sechs Monate von der Aufsichtsbehörde 

überprüft und werden aufgehoben, wenn das Unternehmen wirksame 

Abhilfemaßnahmen ergriffen hat. 

Gegebenenfalls übermittelt die Aufsichtsbehörde die Belege für Schwachstellen in 

Bezug auf Liquiditätsrisiken an die EIOPA. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden in Bezug auf 

einzelne Unternehmen, die mit wesentlichen Liquiditätsrisiken konfrontiert sind, 

welche den Schutz der Versicherungsnehmer oder die Stabilität des Finanzsystems 

unmittelbar gefährden könnten, befugt sind, vorübergehend 

a) Dividendenausschüttungen an Aktionäre und andere nachrangige Gläubiger 

zu beschränken oder auszusetzen; 

b) sonstige Zahlungen an Aktionäre und andere nachrangige Gläubiger zu 

beschränken oder auszusetzen; 

c) Aktienrückkäufe und Rückzahlungen oder Tilgungen von 

Eigenmittelbestandteilen zu beschränken oder auszusetzen; 

d) Boni oder andere variable Vergütungen zu beschränken oder auszusetzen; 

e) Rückgaberechte von Lebensversicherungsnehmern auszusetzen. 

Von der Befugnis zur Aussetzung von Rückgaberechten darf nur unter 

außergewöhnlichen, die Unternehmen betreffenden Umständen als letztes Mittel, 

und wenn es im gemeinsamen Interesse der Versicherungsnehmer und 

Begünstigten des Unternehmens liegt, Gebrauch gemacht werden. Bevor die 

Aufsichtsbehörde von dieser Befugnis Gebrauch macht, berücksichtigt sie mögliche 

unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Finanzmärkte sowie auf die Rechte der 

Versicherungsnehmer und Begünstigten des Unternehmens, auch im 

grenzüberschreitenden Kontext. Die Aufsichtsbehörden veröffentlichen ihre 

Gründe, wenn sie diese Befugnis anwenden. 
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Die Geltungsdauer jeder in Unterabsatz 1 genannten Maßnahme beträgt nicht mehr 

als drei Monate. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Maßnahme verlängert 

werden kann, wenn die Gründe, die diese Maßnahme rechtfertigen, weiterhin 

vorliegen, und dass die Maßnahme nicht mehr angewendet wird, wenn diese Gründe 

nicht mehr vorliegen. 

Unbeschadet des Artikels 144c Absatz 6 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass, bis 

die Aufsichtsbehörden die Aussetzung der Rückgaberechte für beendet erklärt haben, 

die betroffenen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

i) keine Ausschüttungen oder sonstigen Zahlungen an Aktionäre und andere 

nachrangige Gläubiger vornehmen; 

ii) keine Aktienrückkäufe und Rückzahlungen oder Tilgungen von 

Eigenmittelbestandteilen tätigen; und 

iii) keine Boni oder andere variable Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgans, an Inhaber von Schlüsselfunktionen 

oder an die Geschäftsleitung auszahlen. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden über die 

erforderlichen Befugnisse zur Durchsetzung der in Unterabsatz 4 genannten 

Anforderungen verfügen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Behörden mit einem makroprudenziellen 

Mandat, sofern sie nicht mit den Aufsichtsbehörden identisch sind, zeitnah 

gebührend über die Absicht der Aufsichtsbehörde unterrichtet werden, von den in 

diesem Absatz genannten Befugnissen Gebrauch zu machen, und dass sie ▌an der 

Bewertung der in Unterabsatz 2 genannten möglichen unbeabsichtigten 

Auswirkungen beteiligt werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden die EIOPA und den 

ESRB unterrichten, wann immer von den in diesem Absatz genannten Befugnissen 

Gebrauch gemacht wird, um einem Risiko für die Stabilität des Finanzsystems zu 

begegnen. 

(4) Bei der Anwendung der Maßnahmen gemäß Absatz 3 wird den Kriterien für die 

Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 29 Absatz 3 gebührend Rechnung getragen. 

www.parlament.gv.at



 

 593 

Gelangt die EIOPA nach Anhörung des ESRB zu der Auffassung, dass die 

Ausübung der Befugnisse gemäß Absatz 3 durch die zuständige Behörde 

unverhältnismäßig ist, so gibt sie eine Stellungnahme an die betreffende 

Aufsichtsbehörde des Inhalts ab, dass der Beschluss dieser Aufsichtsbehörde 

überprüft werden sollte. Diese Stellungnahme wird nicht veröffentlicht. 

(5) Bei der Anwendung der in Absatz 3 genannten Maßnahmen werden die aus dem 

Aufsichtsverfahren resultierende Datenlage und eine vorausschauende Bewertung 

der Solvabilität und Finanzlage der betreffenden Unternehmen entsprechend der 

in Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a und b genannten Bewertung 

berücksichtigt. 

(6) Von den in Absatz 3 genannten Befugnissen kann in Bezug auf alle in einem 

bestimmten Mitgliedstaat tätigen betreffenden Unternehmen Gebrauch gemacht 

werden, wenn sich die in Absatz 3 genannten außergewöhnlichen Umstände auf die 

Gesamtheit oder einen erheblichen Teil des Versicherungsmarkts auswirken. 

Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die die in Unterabsatz 1 genannten 

Befugnisse ausübt. 
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Ist die benannte Behörde nicht mit der Aufsichtsbehörde identisch, sorgt der 

Mitgliedstaat für eine ordnungsgemäße Koordinierung und einen angemessenen 

Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Behörden. Insbesondere werden 

alle Behörden verpflichtet, eng zusammenarbeiten und alle Informationen 

auszutauschen, die für die angemessene Erfüllung der Aufgaben, die der nach diesem 

Absatz benannten Behörde übertragen wurden, nötig sein könnten. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 6 Unterabsatz 2 genannte 

Behörde die EIOPA zeitnah und, wenn die Maßnahme ergriffen wird, um einem 

Risiko für die Stabilität des Finanzsystems zu begegnen, den ESRB über die 

Ausübung der in Absatz 6 genannten Befugnis unterrichtet. 

Die Unterrichtung umfasst eine Beschreibung der angewandten Maßnahme, deren 

Dauer und die Gründe für die Ausübung der Befugnis, einschließlich der Gründe, 

warum die Maßnahme als wirksam und hinsichtlich ihrer negativen Auswirkungen 

auf die Versicherungsnehmer als verhältnismäßig angesehen wurde. 

www.parlament.gv.at



 

 595 

(8) Um eine übereinstimmende Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, erarbeitet 

die EIOPA nach Konsultation des ESRB Leitlinien, um Folgendes genauer 

festzulegen: 

a) die Maßnahmen zur Behebung von Unzulänglichkeiten beim 

Liquiditätsrisikomanagement sowie zu Form, Aktivierung und Kalibrierung der 

Befugnisse, von denen die Aufsichtsbehörden Gebrauch machen können, um die 

Liquiditätsposition von Unternehmen zu stärken, wenn Liquiditätsrisiken 

ermittelt und von jenen Unternehmen keine angemessenen Abhilfemaßnahmen 

ergriffen werden; 

b) das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die die vorübergehende 

Aussetzung von Rückgaberechten rechtfertigen könnten ▌; 

c) die Bedingungen zur Gewährleistung einer unionsweit übereinstimmenden 

Anwendung der vorübergehenden Aussetzung von Rückgaberechten als letztes 

Mittel und die Aspekte ▌, die zu berücksichtigen sind, damit die 

Versicherungsnehmer in allen Herkunfts- und Aufnahmestaaten gleichermaßen 

und angemessen geschützt sind. 
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Artikel 144c 

Aufsichtsmaßnahmen zur Wahrung der Finanzlage von Unternehmen bei 

außergewöhnlichen sektorweiten Schocks 

(1) Unbeschadet des Artikels 141 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Aufsichtsbehörden befugt sind, Maßnahmen zu ergreifen, um die Finanzlage 

einzelner Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in Zeiten 

außergewöhnlicher sektorweiter Schocks, die die Finanzlage des betroffenen 

Unternehmens oder die Stabilität des Finanzsystems gefährden könnten, zu wahren. 

(2) In Zeiten außergewöhnlicher sektorweiter Schocks sind die Aufsichtsbehörden 

befugt, von Unternehmen mit einem besonders anfälligen Risikoprofil zu verlangen, 

dass sie mindestens die folgenden Maßnahmen ergreifen: 

a) Beschränkung oder Aussetzung von Dividendenausschüttungen an Aktionäre 

und andere nachrangige Gläubiger; 
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b) Beschränkung oder Aussetzung sonstiger Zahlungen an Aktionäre und andere 

nachrangige Gläubiger; 

c) Beschränkung oder Aussetzung von Aktienrückkäufen und Rückzahlungen 

oder Tilgungen von Eigenmittelbestandteilen; 

d) Beschränkung oder Aussetzung von Boni oder anderen variablen Vergütungen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die einschlägigen nationalen Stellen und 

Behörden, denen ein makroprudenzielles Mandat übertragen wurde, gebührend über 

die Absicht der nationalen Aufsichtsbehörde unterrichtet werden, von den in diesem 

Artikel vorgesehenen Befugnissen Gebrauch zu machen, und dass sie in 

angemessener Weise an der Bewertung der außergewöhnlichen sektorweiten 

Schocks im Sinne dieses Absatzes beteiligt werden. 

(3) Bei der Ausübung der in Absatz 2 genannten Befugnis berücksichtigen die 

Aufsichtsbehörden gebührend die in Artikel 29 Absatz 3 genannten Kriterien für die 

Verhältnismäßigkeit und etwaige von dem Unternehmen gebilligte 

Risikotoleranzschwellen und Schwellenwerte in seinem Risikomanagementsystem. 
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(4) Bei der Ausübung der in Absatz 2 genannten Befugnis berücksichtigen die 

Aufsichtsbehörden die aus dem aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens 

resultierende Datenlage und eine vorausschauende Bewertung der Solvabilität und 

Finanzlage der betreffenden Unternehmen entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 

Unterabsatz 2 Buchstaben a und b genannten Bewertung. 

(5) Die in Absatz 2 genannten Maßnahmen werden so lange angewendet, wie die 

Gründe, die die Maßnahmen rechtfertigen, vorliegen. Diese Maßnahmen werden 

mindestens alle drei Monate überprüft und werden aufgehoben, sobald die Gründe, 

die die Maßnahmen gerechtfertigt haben, nicht mehr gegeben sind. 

(6) Für die Zwecke dieses Artikels werden bedeutende gruppeninterne Transaktionen im 

Sinne von Artikel 245 Absatz 2, einschließlich gruppeninterner 

Dividendenausschüttungen, nur dann ausgesetzt oder beschränkt, wenn sie die 

Solvabilität oder Liquiditätsposition der Gruppe oder mindestens eines 

Unternehmens der Gruppe gefährden. Die Aufsichtsbehörden der verbundenen 

Unternehmen konsultieren die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde, bevor 

sie Transaktionen mit dem Rest der Gruppe aussetzen oder beschränken. 
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(7) Um die übereinstimmende Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, erarbeitet 

die EIOPA nach Konsultation des ESRB Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards, in denen die Kriterien für die Bestimmung 

außergewöhnlicher sektorweiter Schocks spezifiziert werden. Die EIOPA legt der 

Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … 

[12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen. 

Artikel 144d 

Anwendung zusätzlicher Instrumente der Makroaufsicht 

(1) Um die übereinstimmende Anwendung der in Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe e, 

Artikel 132 Absatz 6 und Artikel 144a Absatz 2 genannten Instrumente der 

Makroaufsicht zu gewährleisten, erstellt die EIOPA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards zu Folgendem: 

a) den Kriterien, die von den Aufsichtsbehörden zu berücksichtigen sind, wenn 

sie die Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und -gruppen 

bestimmen, die aufgefordert werden, 

i) die in Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe e genannten zusätzlichen 

makroprudenziellen Analysen unter Berücksichtigung der Umstände 

nach Absatz 9 des genannten Artikels durchzuführen; 
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ii) makroprudenzielle Erwägungen als Teil des in Artikel 132 Absatz 6 

genannten Grundsatzes der unternehmerischen Vorsicht unter 

Berücksichtigung der Umstände nach Absatz 8 des genannten Artikels 

einzubeziehen; 

b) den Kriterien, die von den Aufsichtsbehörden zu berücksichtigen sind, wenn 

sie die Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und -gruppen 

bestimmen, die dazu aufgefordert werden, einen 

Liquiditätsrisikomanagementplan gemäß Artikel 144a Absatz 2, der eine 

Analyse der mittel- und langfristigen Liquidität umfasst, zu erstellen. 

Die EIOPA übermittelt der Kommission bis zum ... [12 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen. 

(2) Um die übereinstimmende Anwendung der in Artikel 144a Absatz 2 genannten 

Instrumente der Makroaufsicht zu gewährleisten, arbeitet die EIOPA Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen der Inhalt und die Häufigkeit 

der Aktualisierung der Liquiditätsrisikomanagementpläne unter Berücksichtigung 

einer möglichen Kombination von Plänen gemäß Absatz 5 des genannten Artikels 

präzisiert werden. Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe von 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a müssen die Kriterien in einem 

angemessenen Verhältnis zu Art, Umfang und Komplexität der Risiken und 

insbesondere zum Grad der Verflechtung mit den Finanzmärkten sowie dem 

grenzüberschreitenden Charakter der Versicherungs- und 

Rückversicherungstätigkeiten und der Anlagen der Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen stehen. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b müssen die zu berücksichtigenden 

Kriterien in einem angemessenen Verhältnis zu Art, Umfang und Komplexität der 

Risiken und insbesondere der Zusammensetzung des Portfolios der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Art und der Variabilität der 

Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen und der Exposition der 

erwarteten Zahlungsströme der Vermögenswerte gegenüber Marktschwankungen 

stehen.“ 
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63. Artikel 145 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) den Namen einer Person, die mit ausreichender Vollmacht versehen ist, um das 

Versicherungsunternehmen Dritten gegenüber zu verpflichten;“ 

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen; 

64. Artikel 149 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 149 

Änderung der Art der Risiken oder Verpflichtungen 

(1) Bei jeder vom Versicherungsunternehmen beabsichtigten Änderung der in 

Artikel 147 bezeichneten Angaben ist das in den Artikeln 147 und 148 vorgesehene 

Verfahren einzuhalten. 

(2) Bei einer Änderung der vom Versicherungsunternehmen im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs ausgeübten Geschäftstätigkeit, die sich wesentlich auf das 

Risikoprofil des Unternehmens auswirkt oder die Versicherungstätigkeit in einem 

oder mehreren Aufnahmemitgliedstaaten wesentlich beeinflusst, setzt das 

Versicherungsunternehmen die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats sofort 

in Kenntnis. Die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats setzt die 

Aufsichtsbehörden der betroffenen Aufnahmemitgliedstaaten unverzüglich in 

Kenntnis.“ 
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65. Die Überschrift von Abschnitt 2A erhält folgende Fassung: 
Abschnitt 2A „Unterrichtung, bedeutende grenzüberschreitende Tätigkeiten und 

Plattformen für die Zusammenarbeit“ 

66. Artikel 152a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats unterrichtet die EIOPA und die 

Aufsichtsbehörde des betreffenden Aufnahmemitgliedstaats, falls sie eine 

Verschlechterung der Finanzlage oder andere auftretende Risiken, insbesondere auch 

in Bezug auf den Verbraucherschutz, feststellt, die von einem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen ausgehen, das auf der Grundlage der 

Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit Tätigkeiten ausübt, die 

grenzüberschreitende Auswirkungen haben können. Ferner kann die 

Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats die EIOPA und die Aufsichtsbehörde 

des betreffenden Herkunftsmitgliedstaats unterrichten, wenn sie ernste und 

begründete Bedenken in Bezug auf den Verbraucherschutz hat. Die 

Aufsichtsbehörden können die EIOPA mit der Angelegenheit befassen und um ihre 

Unterstützung bitten, falls keine bilaterale Lösung gefunden werden kann.“ 
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67. Folgende Artikel werden eingefügt: 
„Artikel 152aa 

Bedeutende grenzüberschreitende Tätigkeiten 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck „bedeutende 

grenzüberschreitende Tätigkeiten“ Versicherungs- und 

Rückversicherungstätigkeiten, die im Rahmen der Niederlassungsfreiheit und im 

Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in einem bestimmten 

Aufnahmemitgliedstaat von einem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, das nicht als kleines und nicht komplexes 

Unternehmen eingestuft wird, ausgeübt werden und eine der folgenden 

Anforderungen erfüllen: 

a) Die gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen, die den durch 

das Unternehmen in einem bestimmten Aufnahmemitgliedstaat im Rahmen 

der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit ausgeübten 

Tätigkeiten entsprechen, übersteigen 15 000 000 EUR; 

b) die im Rahmen der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit 

ausgeübten Tätigkeiten sind nach Auffassung der Aufsichtsbehörde des 

Aufnahmemitgliedstaats für den Markt des Aufnahmemitgliedstaats von 

Bedeutung. 
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b arbeitet die EIOPA Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Bedingungen und Kriterien 

näher festgelegt werden, anhand deren bestimmt wird, welche Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen für den lokalen Markt des 

Aufnahmemitgliedstaats von Bedeutung sind. Die EIOPA legt der Kommission 

diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach 

dem Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] vor. 

 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen. 

(3) Ist die Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats der Auffassung, dass die im 

Rahmen der Niederlassungsfreiheit oder des freien Dienstleistungsverkehrs 

ausgeübten Tätigkeiten für den Markt des Aufnahmemitgliedstaats von Bedeutung 

sind, so teilt sie dies für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b der 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats unter Angabe der Gründe mit. 
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(4) Ist die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats in Bezug auf die Bedeutung 

der im Rahmen der Niederlassungsfreiheit oder des freien Dienstleistungsverkehrs 

ausgeübten Tätigkeiten anderer Meinung, so teilt sie dies der Aufsichtsbehörde des 

Aufnahmemitgliedstaats innerhalb eines Monats unter Angabe der Gründe mit. 

Bei einer Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Bedeutung der im Rahmen 

der Niederlassungsfreiheit oder des freien Dienstleistungsverkehrs ausgeübten 

Tätigkeiten können die Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 die EIOPA mit der Angelegenheit befassen und um Hilfe bitten. In 

diesem Fall kann die EIOPA im Rahmen der ihr durch den genannten Artikel 

übertragenen Befugnisse tätig werden. 
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Artikel 152ab 

Erweiterte aufsichtliche Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den 

Aufsichtsbehörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats in Bezug auf 

erhebliche grenzüberschreitende Tätigkeiten 

(1) Im Falle bedeutender grenzüberschreitender Tätigkeiten arbeiten die 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats und die Aufsichtsbehörde des 

Aufnahmemitgliedstaats zusammen, um zu bewerten, ob das Unternehmen ein 

klares Verständnis und ein solides Management der Risiken hat, denen es im 

Aufnahmemitgliedstaat ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein könnte. 

Diese Zusammenarbeit muss in einem angemessenen Verhältnis zu den mit den 

bedeutenden grenzüberschreitenden Tätigkeiten verbundenen Risiken stehen und 

sich zumindest auf folgende Aspekte erstrecken: 

a) Das Governance-System – insbesondere auch die Fähigkeit des Verwaltungs-

, Management- oder Aufsichtsorgans, die Besonderheiten des 

grenzüberschreitenden Marktes zu verstehen –, die 

Risikomanagementinstrumente, die vorhandenen internen Kontrollen und 

die Compliance-Verfahren für das grenzüberschreitende Geschäft; 
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b) Outsourcing und Vertriebspartnerschaften; 

c) die Geschäftsstrategie und Schadensbearbeitung; 

d) den Verbraucherschutz. 

(2) Die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats unterrichtet die 

Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats zeitnah über das Ergebnis ihres 

aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens im Zusammenhang mit den bedeutenden 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten, falls potenzielle Compliance-Belange in Bezug 

auf die im Aufnahmemitgliedstaat oder im Herkunftsmitgliedstaat geltenden 

Rechts- oder Verwaltungsbestimmungen oder wesentliche Belange in Bezug auf 

die in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Aspekte aufgetreten sind und sofern diese 

Belange die Ausübung von Tätigkeiten im Aufnahmemitgliedstaat beeinträchtigen 

oder wahrscheinlich beeinträchtigen. 

www.parlament.gv.at



 

 609 

Die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats stellt der Aufsichtsbehörde des 

Aufnahmemitgliedstaats, in dem das Unternehmen bedeutende 

grenzüberschreitende Tätigkeiten ausübt, mindestens einmal jährlich, oder im Fall 

einer Aufforderung durch die Aufsichtsbehörde des betreffenden 

Aufnahmemitgliedstaats häufiger, die folgenden Informationen zur Verfügung: 

a) die von dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

übermittelte Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung; 

b) die von dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

übermittelten Mengen der auf die Solvenzkapitalanforderung 

anrechnungsfähigen Eigenmittel beziehungsweise die 

Mindestkapitalanforderung; 

c) eine Angabe der potenziellen Bedenken der Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats im Hinblick auf die Berechnung der technischen 

Bestimmungen durch das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen sowie im Hinblick auf die in den 

Buchstaben a und b genannten Posten. 

Die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats unterrichtet die 

Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats, in dem das Unternehmen 

bedeutende grenzüberschreitende Tätigkeiten ausübt, unverzüglich, wenn sie eine 

Verschlechterung der Finanzlage oder die Gefahr der Nichtbedeckung der 

Solvenzkapitalanforderung oder der Mindestkapitalanforderung innerhalb der 

nächsten drei Monate feststellt. 
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 Die Aufsichtsbehörde eines Aufnahmemitgliedstaats, in dem das Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen bedeutende grenzüberschreitende 

Tätigkeiten ausübt, kann ein hinreichend begründetes Ersuchen an die 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats dieses Unternehmens richten, um 

andere als die in den Unterabsätzen 1, 2 und 3 genannten Informationen zu 

erhalten, sofern diese mit der Solvabilität, dem Governance-System oder dem 

Geschäftsmodell dieses Unternehmens zusammenhängen. Die Aufsichtsbehörde 

des Herkunftsmitgliedstaats stellt diese Informationen zeitnah zur Verfügung. 

(3) Stellt die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats die Informationen nach 

Absatz 2 nicht zeitnah zur Verfügung, kann die Aufsichtsbehörde des betreffenden 

Aufnahmemitgliedstaats die EIOPA mit der Angelegenheit befassen und gemäß 

Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 um Hilfe bitten. 
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(4) Bedeckt ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das bedeutende 

grenzüberschreitende Tätigkeiten ausübt, in den folgenden drei Monaten die 

Solvenzkapitalanforderung oder die Mindestkapitalanforderung nicht oder 

voraussichtlich nicht, so kann die Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats, 

in dem dieses Unternehmen bedeutende grenzüberschreitende Tätigkeiten ausübt, 

die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats unter Angabe von Gründen dazu 

auffordern, gemeinsam eine Prüfung vor Ort bei dem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen vorzunehmen. 

 Binnen eines Monats nach Erhalt dieser Aufforderung erklärt sich die 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats mit der in Unterabsatz 1 genannten 

Prüfung einverstanden oder lehnt sie ab. 

(5) Erklärt sich die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats mit der 

Durchführung einer gemeinsamen Prüfung vor Ort einverstanden, so lädt sie die 

EIOPA ein, an dieser gemeinsamen Prüfung teilzunehmen. 

 Nach Abschluss der gemeinsamen Prüfung vor Ort einigen sich die beteiligten 

Aufsichtsbehörden binnen zwei Monaten auf gemeinsame Schlussfolgerungen, 

einschließlich dazu, welche aufsichtlichen Maßnahmen am besten geeignet sind. 

Wenn die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats über angemessene 

aufsichtliche Maßnahmen entscheidet, trägt sie diesen gemeinsamen 

Schlussfolgerungen Rechnung. 
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 Können die Aufsichtsbehörden sich nicht auf eine gemeinsame Schlussfolgerung 

aus der gemeinsamen Prüfung vor Ort einigen, so kann jede von ihnen binnen 

zwei Monaten nach Ablauf des in Unterabsatz 2 genannten Zeitraums 

unbeschadet der aufsichtlichen Maßnahmen und Befugnisse, auf die die 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats zurückgreift, um gegen die 

Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung oder die Nichtbedeckung bzw. 

voraussichtliche Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung vorzugehen, die 

EIOPA mit der Angelegenheit befassen und diese gemäß Artikel 19 der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 um Hilfe bitten. Die EIOPA wird nicht mit der 

Angelegenheit befasst, wenn die in diesem Unterabsatz genannte Zweimonatsfrist 

verstrichen ist oder die Aufsichtsbehörden sich gemäß Unterabsatz 2 auf 

gemeinsame Schlussfolgerungen geeinigt haben. 

 Hat eine der beteiligten Aufsichtsbehörden die EIOPA innerhalb der in 

Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Zweimonatsfrist gemäß 

Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 mit der Angelegenheit befasst, so 

vertagt die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats die Annahme der 

endgültigen Schlussfolgerungen aus der gemeinsamen Prüfung vor Ort, wartet 

eine etwaige Entscheidung der EIOPA gemäß Artikel 19 Absatz 3 der genannten 

Verordnung ab und legt die Schlussfolgerungen im Einklang mit der 

Entscheidung der EIOPA fest. Diese Schlussfolgerungen werden von allen 

beteiligten Aufsichtsbehörden als verbindlich anerkannt. 
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(6) Lehnt die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats die Durchführung einer 

gemeinsamen Prüfung vor Ort ab, so begründet sie diese Ablehnung der 

Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats gegenüber in schriftlicher Form. 

 Sind Aufsichtsbehörden mit dieser Begründung nicht einverstanden, so können sie 

binnen eines Monats, nachdem die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats 

ihre Entscheidung bekanntgegeben hat, gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 die EIOPA mit der Angelegenheit befassen und diese um Hilfe 

bitten. In diesem Fall kann die EIOPA im Rahmen der ihr durch den genannten 

Artikel übertragenen Befugnisse tätig werden.“ 
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68. ▌Artikel 152b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
„(4) Unbeschadet des Artikels 35 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 stellen die 

betroffenen Aufsichtsbehörden auf Ersuchen der EIOPA oder einer 

Aufsichtsbehörde alle erforderlichen Informationen rechtzeitig zur 

Verfügung, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Plattform für die 

Zusammenarbeit zu ermöglichen.“ 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 
„(5) Die Anforderungen im Hinblick auf erweiterte aufsichtliche 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den 

Aufsichtsbehörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats nach 

Artikel 152ab gelten auch für Aufsichtsbehörden, die an einer Plattform für 

die Zusammenarbeit teilnehmen, sobald eine solche Plattform gemäß 

Absatz 1 oder 2 des vorliegenden Artikels eingerichtet wurde und 

unabhängig davon, ob das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen bedeutende grenzüberschreitende 

Tätigkeiten ausübt. Solche Informationen werden auch an die EIOPA 

weitergegeben, wenn Plattformen für die Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 

des vorliegenden Artikels eingerichtet werden. 
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(6) Sind sich zwei oder mehr einschlägige Behörden einer Plattform für die 

Zusammenarbeit über das Verfahren oder den Inhalt einer in Bezug auf ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zu ergreifenden 

Maßnahme oder den Verzicht auf Maßnahmen uneins und bestehen ernste 

Bedenken hinsichtlich negativer Auswirkungen auf die 

Versicherungsnehmer, kann die EIOPA den Behörden gemäß Artikel 19 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 auf Ersuchen einer 

einschlägigen Behörde helfen, eine Einigung zu erzielen. 

Bestehen ernste Bedenken hinsichtlich negativer Auswirkungen auf 

Versicherungsnehmer in anderen Mitgliedstaaten als dem 

Herkunftsmitgliedstaat und Anzeichen für schwerwiegende Mängel in einem 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, gegen die die 

zuständige Aufsichtsbehörde keine oder nur unzureichende 

Abhilfemaßnahmen ergriffen hat, kann die EIOPA die Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats auffordern, eine Prüfung des Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmens vor Ort vorzunehmen. Die 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats leitet die Prüfung vor Ort 

unverzüglich ein und fordert die EIOPA und andere betroffene 

Aufsichtsbehörden auf, sich daran zu beteiligen. Artikel 152ab Absatz 5 

Unterabsätze 2, 3 und 4 sowie Artikel 152ab Absatz 6 finden Anwendung. 

(7) ▌Sind sich zwei oder mehr einschlägige Behörden einer Plattform für die 

Zusammenarbeit über den Informationsaustausch gemäß den Absätzen 4 

oder 5 des vorliegenden Artikels uneins, kann die EIOPA ihnen gemäß 

Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 auf Ersuchen einer 

einschlägigen Behörde helfen, eine Einigung zu erzielen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=


 

 616 

(8) Wenn sie es im Sinne des Schutzes der Versicherungsnehmer oder aus 

Gründen der finanziellen Stabilität für angemessen hält, kann die EIOPA 

Informationen über Erkenntnisse, Empfehlungen oder Maßnahmen 

veröffentlichen, die aus der Aufsichtstätigkeit im Zusammenhang mit der 

Plattform für die Zusammenarbeit stammen. 

Beabsichtigt die EIOPA, den Namen des betreffenden Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens zu veröffentlichen, so unterrichtet sie 

dieses Unternehmen von ihrer Veröffentlichungsabsicht und gewährt diesem 

Unternehmen genügend Zeit, um schriftliche Bemerkungen abzugeben und 

der EIOPA und anderen Aufsichtsbehörden der Plattform für die 

Zusammenarbeit jegliche einschlägigen Informationen oder Argumente 

vorzulegen. Die EIOPA bewertet den Standpunkt des betreffenden 

Unternehmens gebührend und trägt ihm bei der Entscheidung über die 

Veröffentlichung des Namens des Unternehmens gebührend Rechnung. Die 

EIOPA veröffentlicht den Namen des betreffenden Unternehmens nicht, 

wenn die Veröffentlichung eine laufende Untersuchung gefährden oder dem 

Unternehmen unverhältnismäßigen Schaden – soweit dieser ermittelt werden 

kann – zufügen würde.“ 

▌  
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69. Artikel 153 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 153 

Zeitlicher Rahmen und Sprache von Informationsersuchen 

(1) Die Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats kann die Angaben, die sie über 

die Tätigkeit eines in diesem Mitgliedstaat tätigen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens verlangen darf, bei der Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats dieses Unternehmens ▌anfordern. Diese Angaben werden 

innerhalb von zwanzig Arbeitstagen ab dem Datum des Eingangs des Ersuchens in 

der/den Amtssprache(n) des Aufnahmemitgliedstaats oder in einer anderen, von der 

Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats akzeptierten Sprache geliefert.  

 Abweichend von Unterabsatz 1 kann die in jenem Unterabsatz genannte Frist in 

hinreichend begründeten Fällen um zwanzig Arbeitstage verlängert werden, wenn 

die angeforderten Informationen für die Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats nicht ohne Weiteres verfügbar und schwierig einzuholen 

sind. 
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(2) Stellt die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats die Informationen 

nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten maßgeblichen Zeitspanne zur 

Verfügung, kann die Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats das 

Ersuchen direkt an das Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen richten. In diesem Fall unterrichtet sie die 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats über das Auskunftsersuchen, 

bevor sie das Ersuchen an das Unternehmen richtet. Das Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen muss diese Informationen 

unverzüglich zur Verfügung stellen.“ 

▌  
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70. Artikel 212 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) unter Buchstabe a werden die Worte „Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 

83/349/EWG“ durch die Worte „Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 

2013/34/EU“ ersetzt; 

ii) unter Buchstabe b werden die Worte „Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 

83/349/EWG“ durch die Worte „Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 

2013/34/EU“ ersetzt; 

iii) Buchstabe c wird wie folgt geändert: 

1. Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) die aus einem beteiligten Unternehmen, dessen 

Tochterunternehmen, den Unternehmen, an denen das beteiligte 

Unternehmen oder dessen Tochterunternehmen eine Beteiligung 

halten, und Unternehmen, die vom beteiligten Unternehmen oder 

dessen Tochterunternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren 

nicht der Gruppe angehörenden Unternehmen geführt werden, 

sowie Unternehmen, die untereinander durch eine in Artikel 22 

Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU beschriebene Beziehung 

verbunden sind, und den mit diesen verbundenen Unternehmen 

besteht, oder“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=


 

 620 

2. Die folgende Ziffer ▌wird angefügt: 

„iii) die aus einer Kombination aus den Ziffern i und ii besteht;“ 
iv) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) ‚Versicherungsholdinggesellschaft‘ ein Unternehmen, das alle 

folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Das Unternehmen ist ein Mutterunternehmen; 

b) bei dem Unternehmen handelt es sich nicht um ein Kreditinstitut, 

ein Versicherungsunternehmen, ein 

Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine 

Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung; 

c) bei dem Unternehmen handelt es sich nicht um eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft oder eine Finanzholdinggesellschaft 

im Sinne von Artikel 4 Nummer 20 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013; 

d) mindestens ein Tochterunternehmen dieses Unternehmens ist ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen; 
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e) ungeachtet des vom Unternehmen selbst genannten 

Gesellschaftszwecks besteht die Haupttätigkeit des Unternehmens 

in einer der folgenden Tätigkeiten: 

i) dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen; 

ii) der Bereitstellung von Nebendienstleistungen für die 

Haupttätigkeit eines verbundenen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens oder mehrerer 

verbundener Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen; 

iii) der Ausübung einer oder mehrerer der in Anhang I 

Nummern 2 bis 12 und Nummer 15 der 

Richtlinie 2013/36/EU aufgeführten Tätigkeiten oder der 

Ausübung einer oder mehrerer der in Anhang I 

Abschnitt B der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates aufgeführten Dienstleistungen 

oder Tätigkeiten in Bezug auf die in Anhang I Abschnitt C 

der Richtlinie 2014/65/EU aufgeführten 

Finanzinstrumente; 
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f) mehr als 50 % mindestens eines der folgenden Indikatoren sind 

auf kontinuierlicher Basis Tochterunternehmen, die 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, Drittland-

Versicherungs- oder -Rückversicherungsunternehmen, 

Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, Holdinggesellschaften von 

Drittland-Versicherungs- und -Rückversicherungsunternehmen 

oder Unternehmen sind, die Nebendienstleistungen für die 

Haupttätigkeit eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens oder mehrerer Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen der Gruppe bereitstellt, 

und Tätigkeiten zuzuordnen, die vom Unternehmen selbst 

ausgeübt werden und nicht mit dem Erwerb oder dem Halten von 

Beteiligungen an Tochterunternehmen, die Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen bzw. Drittland-Versicherungs- 

oder -Rückversicherungsunternehmen sind, zusammenhängen, 

wenn es sich um Tätigkeiten derselben Art handelt wie die 

Tätigkeiten von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen: 

i) Eigenkapital des Unternehmens auf konsolidierter Basis; 

ii) Bilanzsumme des Unternehmens auf konsolidierter Basis; 
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iii) Erlöse des Unternehmens auf konsolidierter Basis; 

iv) Mitarbeiter des Unternehmens auf konsolidierter Basis; 

v) andere von der nationalen Aufsichtsbehörde als relevant 

erachtete Indikatoren;“ 

v) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„fa) ‚Holdinggesellschaft von Drittland-Versicherungs- und 

-Rückversicherungsunternehmen‘ ein Mutterunternehmen, bei dem es 

sich nicht um eine Versicherungsholdinggesellschaft oder eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der 

Richtlinie 2002/87/EG handelt, dessen Haupttätigkeit im Erwerb und 

Halten von Beteiligungen an Tochterunternehmen besteht, bei denen es 

sich ausschließlich oder hauptsächlich um Drittland-Versicherungs- oder 

-Rückversicherungsunternehmen handelt;“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke dieses Titels betrachten die Aufsichtsbehörden als 

Mutterunternehmen auch jedes Unternehmen, das ihrer Ansicht nach tatsächlich 

einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausübt, was auch Fälle 

einschließt, in denen dieser Einfluss im Wege einer zentralen Koordinierung auf die 

Entscheidungen des anderen Unternehmens ausgeübt wird.“ 
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c) Die folgenden Absätze ▌werden angefügt: 

„(3) Für die Zwecke dieses Titels vertreten die Aufsichtsbehörden ebenfalls die 

Auffassung, dass zwei oder mehr Unternehmen eine Gruppe im Sinne von 

Absatz 1 Buchstabe c bilden, wenn diese Unternehmen ihrer Auffassung nach 

auf einheitlicher Grundlage geführt werden. 

▌ 

Haben nicht alle in Unterabsatz 1 genannten Unternehmen ihren Sitz in 

demselben Mitgliedstaat, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass nur die 

gemäß Artikel 247 für die Gruppenaufsicht zuständige Aufsichtsbehörde 

nach Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden feststellen 

kann, dass diese Unternehmen ihrer Auffassung nach auf einheitlicher 

Grundlage geführt werden und somit eine Gruppe bilden. 

www.parlament.gv.at



 

 625 

▌ 

(4) Wenn die Aufsichtsbehörden ermitteln, ob zwischen mindestens zwei der in 

den Absätzen 2 und 3 genannten Unternehmen eine Beziehung besteht, tragen 

sie allen nachstehend genannten Faktoren Rechnung: 

a) ob eine natürliche Person oder ein Unternehmen insbesondere aufgrund 

von Kapitalanteilen oder Stimmrechten, aufgrund einer Vertretung im 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan oder aufgrund von 

Zugehörigkeit zu dem Personenkreis, der die Geschäfte eines 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens tatsächlich führt 

oder andere zentrale, kritische oder wichtige Aufgaben hat, die 

Möglichkeit oder Fähigkeit besitzt, auf Entscheidungen – auch die 

finanziellen Entscheidungen – eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens Einfluss zu nehmen; 

b) ob ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aufgrund 

wesentlicher finanzieller oder nicht finanzieller Transaktionen oder 

Vorgänge, einschließlich Outsourcing und der gemeinsamen Nutzung 

von Personalressourcen durch die Unternehmen, in hohem Umfang 

von einem anderen Unternehmen oder einer anderen juristischen oder 

natürlichen Person abhängt; 
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c) ob Beweise dafür vorliegen, dass zwei oder mehr Unternehmen ihre 

finanziellen oder anlagebezogenen Entscheidungen, einschließlich 

gemeinsamer Anlagen in verbundene Unternehmen, koordinieren; 

d) ob Beweise dafür vorliegen, dass zwei oder mehr Unternehmen ihre 

Strategien, Tätigkeiten oder Prozesse, einschließlich im 

Zusammenhang mit Versicherungsvertriebskanälen, 

Versicherungsprodukten oder -marken, der Kommunikation und der 

Vermarktung, koordinieren und kohärent gestalten. 

(5) Wird eine Gruppe auf der Grundlage der Absätze 2 und 3 des vorliegenden 

Artikels ermittelt, so übermittelt die gemäß Artikel 247 für die 

Gruppenaufsicht zuständige Aufsichtsbehörde dem gemäß Artikel 214 

Absatz 5 oder 6 zum Mutterunternehmen bestimmten Unternehmen und den 

betroffenen Aufsichtsbehörden eine ausführliche Erläuterung der Faktoren, 

auf die sich diese Ermittlung stützt. 

Um eine übereinstimmende Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, 

arbeitet die EIOPA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die 

Faktoren zu ergänzen und weiter zu präzisieren, die die Aufsichtsbehörden 

berücksichtigen, um zu ermitteln, ob zwischen mindestens zwei in den 

Absätzen 2 und 3 genannten Unternehmen eine Beziehung besteht. Die 

EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen.“ 

71. Artikel 213 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass“ 

▌  

b) In Absatz 5 werden die Worte „Richtlinie 2006/48/EG“ durch die Worte „Richtlinie 

2013/36/EU“ ersetzt. 
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72. Folgender Artikel wird eingefügt: 
„Artikel 213a 

Anwendung von Proportionalitätsmaßnahmen auf Ebene der Gruppe 

(1) Gruppen im Sinne von Artikel 212, die gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a 

und b der Gruppenaufsicht unterliegen, werden von der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde nach dem in Absatz 2 dargelegten Verfahren als kleine und 

nicht komplexe Gruppen eingestuft, wenn sie in Bezug auf die letzten zwei 

Geschäftsjahre auf Gruppenebene unmittelbar vor dieser Einstufung alle 

nachstehend genannten Kriterien erfüllen: 

a) wenn zumindest ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der 

Gruppe kein Nichtlebensversicherungs- oder 

Nichtlebensrückversicherungsunternehmen ist, müssen alle folgenden 

Kriterien erfüllt sein: 

i) das in Artikel 105 Absatz 5 Buchstabe a genannte und anhand 

konsolidierter Daten ermittelte Untermodul Zinsrisiko beträgt nicht 

mehr als 5 % der konsolidierten versicherungstechnischen 

Rückstellungen der Gruppe ohne Abzug der aus 

Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften 

einforderbaren Beträge im Sinne von Artikel 76, mit Ausnahme von 

Unternehmen, auf die die in Artikel 233 beschriebene Methode 2 

angewandt wird; 

ii) die Summe der konsolidierten versicherungstechnischen Rückstellungen 

im Zusammenhang mit der Lebensversicherungstätigkeit der Gruppe, 

die sich ▌ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von 

Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge errechnet, ist nicht höher als 

1 000 000 000 EUR; 
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b) wenn zumindest ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der 

Gruppe kein Lebensversicherungs- oder 

Lebensrückversicherungsunternehmen ist, müssen alle folgenden Kriterien 

erfüllt sein: 

i) die durchschnittliche Schaden-Kosten-Quote für 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten ohne Rückversicherung während 

der letzten drei Geschäftsjahre beträgt weniger als 100 %; 

ii) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen der Gruppe betragen 

nicht mehr als 100 000 000 EUR; 

iii) die Summe der jährlich verbuchten Bruttoprämien in den Zweigen 5 bis 

7, 11, 12, 14 und 15 in Anhang I Abschnitt A beträgt nicht mehr als 30 % 

der gesamten jährlich verbuchten Prämien im Zusammenhang mit der 

Nichtlebensversicherungstätigkeit der Gruppe; 

c) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen aus Geschäften, die die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in der Gruppe mit Sitz in 

anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde schließen, übersteigen einen der folgenden 

Schwellenwerte nicht: 

i) 20 000 000 EUR; 
ii) 10 % der gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen der 

Gruppe; 
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d) die jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen aus Geschäften, die die 

Gruppe in anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat der für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörde schließt, übersteigen einen der 

folgenden Schwellenwerte nicht: 

i) 20 000 000 EUR; 

ii) 10 % der gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen der 

Gruppe; 

e) die anhand konsolidierter Daten berechnete Summe der folgenden Beträge 

darf 20 % der Gesamtinvestitionen nicht übersteigen: 

i) das in Artikel 105 Absatz 5 genannte Marktrisikomodul (brutto); 

ii) der Teil des in Artikel 105 Absatz 6 genannten 

Gegenparteiausfallrisikomoduls, der Risikopositionen aus 

Verbriefungen, Derivaten, Forderungen gegenüber Vermittlern und 

sonstigen Anlagevermögenswerten entspricht, die nicht vom 

Untermodul für das Spread-Risiko abgedeckt werden; 

iii) alle Kapitalanforderungen, die für Investitionen in immaterielle 

Vermögenswerte gelten, die nicht durch das Marktrisikomodul und das 

Gegenparteiausfallrisikomodul abgedeckt werden; 
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f) die von dem Unternehmen der Gruppe übernommene Rückversicherung darf 

50 % der gesamten jährlich verbuchten Bruttoprämieneinnahmen der Gruppe 

nicht übersteigen; 

g) die Differenz gemäß Artikel 230 Absatz 1, wenn Methode 1 angewandt wird, 

gemäß Artikel 233 Absatz 1, wenn Methode 2 angewandt wird, oder gemäß 

Artikel 233a Absatz 1, wenn eine Kombination der Methoden angewandt 

wird, ist positiv; 

h) wird Methode 2 oder eine Kombination aus Methode 1 und Methode 2 

angewandt, gilt jedes Unternehmen, auf das Methode 2 angewandt wird, als 

kleines und nicht komplexes Unternehmen. 

Die unter Buchstabe a Ziffer i und Buchstabe e festgelegten Kriterien gelten nicht 

für Gruppen, auf die ausschließlich Methode 2 angewandt wird. 

(2) Auf Ebene des obersten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, der 

Versicherungsholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft gilt 

Artikel 29b entsprechend. 

(3) Gruppen, die für weniger als zwei Jahre der Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 

Absatz 2 Buchstaben a und b unterliegen, berücksichtigen bei der Bewertung, ob sie 

die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Kriterien erfüllen, nur das letzte 

Geschäftsjahr. 
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(4) Die folgenden Gruppen werden nie als kleine und nicht komplexe Gruppen 

eingestuft: 

a) Gruppen, bei denen es sich um Finanzkonglomerate im Sinne von Artikel 2 

Nummer 14 der Richtlinie 2002/87/EG handelt; 

b) Gruppen, in denen mindestens ein Tochterunternehmen ein in Artikel 228 

Absatz 1 genanntes Unternehmen ist; 

c) Gruppen, die die Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe mit einem 

genehmigten internen Voll- oder Partialmodell berechnen. 

(5) Die Artikel 29c, 29d und 29e gelten entsprechend. 

(6) Die Kommission ergänzt diese Richtlinie durch den Erlass delegierter Rechtsakte 

nach Artikel 301a, in denen Folgendes spezifiziert wird: 

a) die in Absatz 1 festgelegten Kriterien, einschließlich des Ansatzes für die 

Berechnung der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e genannten Summe, 

b) die Methode, die zur Einstufung von Gruppen als kleine und nicht komplexe 

Gruppen anzuwenden ist, und 

c) die Bedingungen zur Erteilung oder zum Entzug der aufsichtlichen 

Genehmigung für Proportionalitätsmaßnahmen, die von Gruppen, die nicht 

als kleine und nicht komplexe Gruppen eingestuft sind, angewandt werden 

müssen.“ 
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73. Folgender Artikel wird eingefügt: 
„Artikel 213b 

Hindernisse bei der Gruppenaufsicht 

(1) Die Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft 

stellt in den in Artikel 213 Absatz 2 Buchstabe b genannten Fällen sicher, dass 

a) die internen Regelungen und die interne Aufgabenverteilung angemessen 

sind, um die Einhaltung dieses Titels sicherzustellen, und insbesondere 

geeignet sind, um 

i) die Koordinierung aller Tochterunternehmen der 

Versicherungsholdinggesellschaft oder der gemischten 

Finanzholdinggesellschaft zu gewährleisten – erforderlichenfalls auch 

durch eine angemessene Aufgabenverteilung zwischen diesen 

Unternehmen, 

ii) Konflikten innerhalb der Gruppe vorzubeugen oder mit solchen 

Konflikten umzugehen, und 

iii) die von der Versicherungsholdinggesellschaft oder der gemischten 

Finanzholdinggesellschaft festgelegten gruppenweiten Strategien in 

der gesamten Gruppe durchzusetzen; 
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b) die wirksame Beaufsichtigung der Gruppe und ihrer Versicherungs- und 

Rückversicherungstochterunternehmen durch die Organisationsstruktur der 

Gruppe, zu der die Versicherungsholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft gehört, nicht be- oder verhindert wird, wobei 

insbesondere Folgendem Rechnung zu tragen ist: 

i) der Stellung, die die Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaft innerhalb einer sich über mehrere Ebenen 

erstreckenden Gruppe einnimmt, 

ii) der Struktur des Anteilsbesitzes und 

iii) der Rolle der Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft innerhalb der Gruppe. 

(2) Sind die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Bedingungen nicht erfüllt, ist die für 

die Gruppenaufsicht zuständige Behörde befugt, von der 

Versicherungsholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft 

eine Änderung der gruppeninternen Regelungen und Aufgabenverteilung zu 

verlangen. 
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 Sind die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen nicht erfüllt, unterzieht 

die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde die 

Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft 

angemessenen Aufsichtsmaßnahmen, um die Kontinuität und Integrität der 

Gruppenaufsicht sowie die Einhaltung der in diesem Titel festgelegten 

Anforderungen zu gewährleisten oder gegebenenfalls wiederherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass die Aufsichtsbehörden, wenn sie 

gemäß Artikel 247 für die Gruppenaufsicht zuständig sind, befugt sind, von der 

Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft zu 

verlangen, die Gruppe in einer Weise zu strukturieren, die der jeweils zuständigen 

Aufsichtsbehörde eine wirksame Gruppenaufsicht ermöglicht. Die 

Aufsichtsbehörden üben diese Befugnis nur unter außergewöhnlichen Umständen 

nach Konsultation der EIOPA und gegebenenfalls anderer betroffener 

Aufsichtsbehörden aus und übermitteln der Versicherungsholdinggesellschaft 

oder gemischten Finanzholdinggesellschaft eine entsprechende Begründung. 
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(3) Wenn die Organisationsstruktur einer Gruppe, die aus Unternehmen, die durch 

eine in Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU beschriebene Beziehung 

miteinander verbunden sind, und den mit diesen verbundenen Unternehmen 

besteht, oder die auf der Grundlage von Artikel 212 Absatz 3 der vorliegenden 

Richtlinie ermittelt wird, in den in Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a und b 

genannten Fällen eine wirksame Beaufsichtigung dieser Gruppe be- oder 

verhindert oder es der Gruppe unmöglich macht, die Anforderungen dieses Titels 

zu erfüllen, wird die Gruppe angemessenen Aufsichtsmaßnahmen unterzogen, um 

die Kontinuität und Integrität der Gruppenaufsicht sowie die Einhaltung dieses 

Titels zu gewährleisten oder gegebenenfalls wiederherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass die Aufsichtsbehörden, wenn sie 

gemäß Artikel 247 für die Gruppenaufsicht zuständig sind, befugt sind, die 

Gründung einer Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union oder die Gründung eines 

Unternehmens in der Union zu verlangen, das im Wege einer zentralen 

Koordinierung tatsächlich einen beherrschenden Einfluss auf die Entscheidungen 

– auch die finanziellen Entscheidungen – der Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen der Gruppe ausübt. In diesem Fall ist diese 

Versicherungsholdinggesellschaft, diese gemischte Finanzholdinggesellschaft oder 

das Unternehmen, das die zentrale Koordination tatsächlich ausführt, für die 

Einhaltung dieses Titels verantwortlich.“ 
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74. Artikel 214 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Eine gruppenweite Beaufsichtigung gemäß Artikel 213 bedeutet nicht, dass die 

Aufsichtsbehörden in Bezug auf das einzelne Drittland-

Versicherungsunternehmen, Drittland-Rückversicherungsunternehmen oder die 

gemischte Finanzholdinggesellschaft Aufsichtsfunktionen übernehmen 

müssen. 

Ausschließlich zum Zwecke der Gewährleistung der Einhaltung dieses Titels 

kann eine gruppenweite Beaufsichtigung bedeuten, dass eine direkte 

Aufsicht erfolgt und Aufsichtsbehörden ihre Aufsichtsbefugnisse über 

Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften ausüben.“ 

b) In Absatz 2 wird nach Unterabsatz 1 folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Wenn die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde prüft, ob ein Unternehmen 

im Verhältnis zu den mit der Gruppenaufsicht verfolgten Zielen gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe b nur von untergeordneter Bedeutung ist, stellt sie sicher, dass ▌folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) das Unternehmen ist gemessen an seiner Bilanzsumme und seinen 

versicherungstechnischen Rückstellungen im Vergleich zu anderen 

Unternehmen der Gruppe sowie der Gruppe insgesamt nur von geringer Größe; 
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b) ein Ausschluss des Unternehmens aus der Gruppenaufsicht würde sich nicht 

wesentlich auf die Solvabilität der Gruppe auswirken; 

c) die tatsächlichen oder potenziellen Risiken, die das Unternehmen für die 

Gruppe als Ganzes mit sich bringt, einschließlich solcher, die aus 

gruppeninternen Transaktionen resultieren, sind qualitativ wie quantitativ 

gesehen unwesentlich.“ 

c) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(3) Würde ein gemäß Absatz 2 vorgenommener Ausschluss eines oder mehrerer 

Unternehmen aus der Gruppenaufsicht zu einer Konstellation führen, bei der 

keine Gruppenaufsicht nach Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a, b und c 

erforderlich wäre, muss die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde vor 

der Entscheidung über einen solchen Ausschluss die EIOPA sowie 

gegebenenfalls die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden konsultieren. Eine 

solche Entscheidung wird nur unter außergewöhnlichen Umständen gefällt und 

ist gegenüber der EIOPA sowie gegebenenfalls den anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden gebührend zu begründen. Die für die Gruppenaufsicht 

zuständige Behörde überprüft mindestens einmal jährlich, ob ihre 

Entscheidung nach wie vor angemessen ist. Ist dies nicht länger der Fall, teilt 

die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde der EIOPA sowie 

gegebenenfalls den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden mit, dass sie mit 

der Beaufsichtigung der Gruppe beginnen wird. 
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Bevor die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde das oberste 

Mutterunternehmen nach Absatz 2 Buchstabe b von der Gruppenaufsicht 

ausnimmt, konsultiert sie die EIOPA sowie gegebenenfalls die anderen 

betroffenen Aufsichtsbehörden und bewertet, wie sich die Wahrnehmung 

der Gruppenaufsicht auf Ebene eines zwischengeschalteten beteiligten 

Unternehmens auf die Solvabilität der Gruppe auswirken würde. Ein solcher 

Ausschluss darf insbesondere dann nicht möglich sein, wenn er die 

Solvabilität der Gruppe wesentlich verbessern würde. 

Um eine einheitliche und kohärente Anwendung des vorliegenden 

Absatzes sicherzustellen, gibt die EIOPA gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 Leitlinien heraus, in denen die in 

Unterabsatz 1 genannten außergewöhnlichen Umstände oder die Fälle, in 

denen es gerechtfertigt sein könnte, das oberste Mutterunternehmen, 

einschließlich Versicherungsholdinggesellschaften, von der 

Gruppenaufsicht auszunehmen, näher bestimmt werden. 
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(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels wird der Umfang 

der Gruppe, die der Gruppenaufsicht nach Artikel 213 Absatz 2 unterliegt, 

gemäß Artikel 212 ermittelt. 

 Wird eine Gruppe, die der Gruppenaufsicht nach Artikel 213 Absatz 2 

Buchstaben a, b und c unterliegt, gemäß Artikel 212 Absätze 2 und 3 

ermittelt und ist ein Mutter- oder Tochterunternehmen dieser Gruppe 

zugleich das oberste beteiligte Unternehmen einer anderen Gruppe im Sinne 

von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe c, so wird diese andere Gruppe als unter 

die nach Artikel 212 Absätze 2 und 3 ermittelte Gruppe fallend betrachtet. 

 Um den Umfang einer Gruppe im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 

Buchstabe c zu erweitern, können die Aufsichtsbehörden Artikel 212 

Absätze 2 und 3 anwenden. 

(5) Unterliegt eine gemäß Artikel 212 Absatz 3 ermittelte Gruppe der 

Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a, b und c, so 

bestimmt die Gruppe eines dieser auf einheitlicher Grundlage geführten 

Unternehmen zu ihrem Mutterunternehmen, das für die Einhaltung dieses 

Titels verantwortlich ist. Die anderen in Artikel 212 Absatz 3 Unterabsatz 1 

genannten Unternehmen werden als Tochterunternehmen betrachtet. 
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(6) Würde die Bestimmung des Mutterunternehmens gemäß Absatz 5 die 

gruppenweite Beaufsichtigung erheblich behindern, insbesondere in Fällen, 

in denen sich der Sitz des Unternehmens nicht im Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats der gemäß Artikel 247 für die Gruppenaufsicht zuständigen 

Aufsichtsbehörde befindet, oder würde die Bestimmung dazu führen, dass 

die Gruppe diesen Titel nicht wirksam einhalten kann, so müssen die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Aufsichtsbehörde befugt ist, nach Konsultation der anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden die Bestimmung eines anderen Mutterunternehmens zu 

verlangen. Die Entscheidung, ein anderes Mutterunternehmen zu 

bestimmen, ist von der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 

gegenüber der Gruppe und den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden 

gebührend zu begründen. 

 Versäumt es eine Gruppe, die gemäß Artikel 212 Absatz 3 ermittelt wurde 

und der Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a, b und c 

unterliegt, gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels ein Mutterunternehmen 

zu bestimmen, so bestimmt die gemäß Artikel 247 für die Gruppenaufsicht 

zuständige Aufsichtsbehörde nach Konsultation der anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden ein Mutterunternehmen, das dafür verantwortlich sein 

wird, dass die Bestimmungen dieses Titels eingehalten werden. Die anderen 

Unternehmen in einer solchen Gruppe werden als Tochterunternehmen 

betrachtet. 
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 Wird ein Mutterunternehmen gemäß Unterabsatz 1 oder 2 des vorliegenden 

Absatzes bestimmt, so berücksichtigt die gemäß Artikel 247 für die 

Gruppenaufsicht zuständige Aufsichtsbehörde folgende Faktoren: 

a) die Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen jedes 

Unternehmens; 

b) die jährlich verbuchten Bruttoprämien jedes Unternehmens; 

c) die Anzahl der mit jedem Unternehmen verbundenen Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen. 

 Die Aufsichtsbehörden prüfen mindestens einmal jährlich, ob die von ihnen 

vorgenommene Bestimmung nach wie vor angemessen ist. Ist dies nicht der 

Fall, so bestimmt die gemäß Artikel 247 für die Gruppenaufsicht zuständige 

Aufsichtsbehörde nach Konsultation der anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden ein anderes Mutterunternehmen. Dieses andere 

Mutterunternehmen ist verantwortlich dafür, dass die Bestimmungen dieses 

Titels eingehalten werden.“ 
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75. Artikel 220 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden die Worte „in den Artikeln 221 bis 233 festgelegten“ durch die 

Worte „in den Artikeln 221 bis 233a festgelegten“ ersetzt; 

b) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten stellen es ihren Aufsichtsbehörden jedoch frei, bei einer 

bestimmten Gruppe, bei der sie für die Gruppenaufsicht zuständig sind, nach 

Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und der Gruppe selbst auf 

diese Gruppe die Methode 2 gemäß den Artikeln 233 und 234 oder – wenn die 

Anwendung von Methode 1 allein nicht angemessen wäre – eine Kombination aus 

den Methoden 1 und 2 gemäß den Artikeln 233a und 234 anzuwenden.“ 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Unbeschadet der in Artikel 228 Absatz 1 genannten Behandlung von 

Unternehmen dürfen die Aufsichtsbehörden die Anwendung der Methode 2 

nach Absatz 2 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels nur für Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen, Drittland-Versicherungs- und 

-Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholdinggesellschaften, 

gemischte Finanzholdinggesellschaften und Holdinggesellschaften von 

Drittland-Versicherungs- und -Rückversicherungsunternehmen beschließen.“ 
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76. ▌Artikel 221 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Abweichend von Absatz 1 und für die alleinigen Zwecke des Artikels 228 

bezeichnet der Ausdruck ‚verhältnismäßiger Anteil‘ unabhängig davon, ob 

nach Methode 1 oder Methode 2 verfahren wird, den Anteil des gezeichneten 

Kapitals, den das beteiligte Unternehmen direkt oder indirekt an dem 

verbundenen Unternehmen hält.“ 

b) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„d) eine Aufsichtsbehörde festgestellt hat, dass zwei oder mehr Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmen gemäß Artikel 212 Absatz 3 eine 

Gruppe bilden, da sie auf einheitlicher Grundlage geführt werden.“ 

77. ▌Artikel 222 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Summe der in den Absätzen 2 und 3 genannten Eigenmittel darf nicht über 

den Beitrag des verbundenen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens zur Solvenzkapitalanforderung der Gruppe 

hinausgehen.“ 
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b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(6) Für die Zwecke von Artikel 230 Absatz 1, Artikel 233 Absatz 2 und 

Artikel 233a Absatz 1 Buchstabe a ist ein von einem beteiligten Unternehmen 

emittierter Eigenmittelbestandteil nicht als frei von sonstigen Belastungen im 

Sinne von Artikel 93 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c zu betrachten, 

wenn dem Inhaber bei Abwicklung eines verbundenen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens, das ein Tochterunternehmen ist, die 

Rückzahlung nicht verweigert werden kann.“ 

78. ▌Artikel 226 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel des Artikels erhält folgende Fassung: 

„Zwischengeschaltete Holdinggesellschaften“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 werden Holdinggesellschaften von 

Drittland-Versicherungs- und -Rückversicherungsunternehmen ebenfalls wie 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen behandelt.“ 

79. In Artikel 227 Absatz 1 Unterabsatz 1 werden nach den Worten „Artikel 233“ die Worte 

„und Artikel 233a“ eingefügt. 
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80. Artikel 228 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 228 

Behandlung spezieller verbundener Unternehmen aus anderen Finanzbranchen 

(1) Unabhängig davon, welche Methode gemäß Artikel 220 zur Anwendung kommt, 

berücksichtigt das beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

zwecks Berechnung der Gruppensolvabilität den Beitrag, den nachstehend genannte 

Unternehmen zu den anrechnungsfähigen Eigenmitteln der Gruppe und der 

Solvenzkapitalanforderung der Gruppe leisten: 

a) Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 oder 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

b) OGAW-Verwaltungsgesellschaften im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe b der Richtlinie 2009/65/EG und nach Artikel 27 der genannten 

Richtlinie zugelassene Investmentgesellschaften, sofern diese keine 

Verwaltungsgesellschaft nach jener Richtlinie benannt haben; 

c) Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU; 

d) Unternehmen, bei denen es sich nicht um beaufsichtigte Unternehmen handelt, 

die eine oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU aufgeführte 

Tätigkeiten ausüben und diese Tätigkeiten einen erheblichen Teil ihrer 

Gesamttätigkeiten ausmachen; 
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e) Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 

Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341. 

(2) Der Beitrag der in Absatz 1 genannten ▌Unternehmen zu den anrechnungsfähigen 

Eigenmitteln der Gruppe wird als Summe des verhältnismäßigen Anteils der 

Eigenmittel jedes Unternehmens berechnet, wobei diese Eigenmittel wie folgt 

berechnet werden: 

a) für jedes in Absatz 1 Buchstabe a genannte verbundene Unternehmen gemäß 

den in Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie 2002/87/EG definierten relevanten 

Branchenvorschriften; 

b) für jedes in Absatz 1 Buchstabe b genannte verbundene Unternehmen gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2009/65/EC; 

c) für jedes in Absatz 1 Buchstabe c genannte verbundene Unternehmen gemäß 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe ad der Richtlinie 2011/61/EU; 

d) für jedes in Absatz 1 Buchstabe d genannte verbundene Unternehmen gemäß 

den in Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie 2002/87/EG definierten relevanten 

Branchenvorschriften, wenn es sich bei diesen Unternehmen um beaufsichtigte 

Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 jener Richtlinie handelt; 
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e) für jedes in Absatz 1 Buchstabe e genannte verbundene Unternehmen die nach 

Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/2341 berechnete verfügbare 

Solvabilitätsspanne. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 nicht berücksichtigt werden darf der Betrag 

an Eigenmitteln jedes verbundenen Unternehmens, der nicht ausschüttungsfähigen 

Rücklagen und anderen Posten entspricht, bei denen die für die Gruppenaufsicht 

zuständige Behörde eine verminderte Verlustausgleichsfähigkeit festgestellt hat, 

sowie Vorzugsaktien, nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen 

auf Gegenseitigkeit, nachrangige Verbindlichkeiten und latente Steueransprüche, 

die zusätzlich zu den nach Absatz 3 berechneten Kapitalanforderungen in die 

Eigenmittel einbezogen werden, es sei denn, das beteiligte Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen kann zur Zufriedenheit der für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörde nachweisen, dass diese Posten zur 

Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung verfügbar gemacht werden können. 

Wenn das beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die 

Zusammensetzung der überschüssigen Eigenmittel bestimmt, trägt es der Tatsache 

Rechnung, dass bei einigen verbundenen Unternehmen bestimmte Anforderungen 

nur mit hartem Kernkapital oder zusätzlichem Kernkapital im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt werden dürfen. 
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▌ 

(3) Der Beitrag der in Absatz 1 genannten verbundenen Unternehmen zur 

Solvenzkapitalanforderung der Gruppe wird als Summe der verhältnismäßigen 

Anteile der Kapitalanforderung oder fiktiven Kapitalanforderung der einzelnen 

verbundenen Unternehmen berechnet, sofern diese Kapitalanforderung oder fiktive 

Kapitalanforderung wie folgt berechnet wird: 

a) für die in Absatz 1 Buchstabe a genannten verbundenen Unternehmen wie 

folgt: 

▌  

i) für jede Wertpapierfirma, die Eigenmittelanforderungen gemäß der 

Verordnung (EU) 2019/2033 unterliegt, die Summe der in Artikel 11 

jener Verordnung festgelegten Anforderungen, der in Artikel 39 Absatz 2 

Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2019/2034 genannten spezifischen 

Eigenmittelanforderungen oder der lokalen Eigenmittelanforderungen in 

Drittländern; 
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ii) für jedes Kreditinstitut der höhere der folgenden Werte: 

1. Summe aus der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderung, einschließlich der in 

den Artikeln 458 und 459 jener Verordnung genannten 

Maßnahmen, den in Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU 

genannten speziellen Eigenmittelanforderungen für andere Risiken 

als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung, der in Artikel 128 

Nummer 6 jener Richtlinie definierten kombinierten 

Kapitalpufferanforderung oder den lokalen 

Eigenmittelanforderungen in Drittländern; 

2. Summe aus den in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderungen, 

einschließlich der in den Artikeln 458 und 459 jener Verordnung 

genannten Maßnahmen, den in Artikel 104 der Richtlinie 

2013/36/EU genannten speziellen Eigenmittelanforderungen für 

das Risiko einer übermäßigen Verschuldung, der in Artikel 92 

Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten 

Anforderung eines Verschuldungsquotenpuffers oder den lokalen 

Eigenmittelanforderungen in Drittländern, sofern jene 

Anforderungen durch Kernkapital erfüllt werden müssen; 

b) für jedes in Absatz 1 Buchstabe b genannte verbundene Unternehmen gemäß 

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/65/EG; 
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c) für jedes in Absatz 1 Buchstabe c genannte verbundene Unternehmen gemäß 

Artikel 9 der Richtlinie 2011/61/EU; 

d) für jedes in Absatz 1 Buchstabe d genannte verbundene Unternehmen die 

Kapitalanforderung, die das verbundene Unternehmen nach den in Artikel 2 

Nummer 7 der Richtlinie 2002/87/EG definierten relevanten 

Branchenvorschriften erfüllen müsste, wenn es sich bei dem Unternehmen um 

ein beaufsichtigtes Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 jener 

Richtlinie handeln würde; 

e) für jedes in Absatz 1 Buchstabe e genannte verbundene Unternehmen der 

höhere Wert zwischen der nach Artikel 17 der Richtlinie (EU) 2016/2341 

berechneten geforderten Solvabilitätsspanne und der gesamten 

Kapitalanforderungen nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten, in 

denen das verbundene Unternehmen registriert oder zugelassen ist. 
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(4) Bilden mehrere der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten verbundenen 

Unternehmen eine Teilgruppe, die nach einer der in Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels genannten Richtlinien oder Verordnungen eine Kapitalanforderung auf 

konsolidierter Basis erfüllen muss, oder ist ein Tochterunternehmen einer Gruppe 

eine Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, so 

darf die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde verlangen, dass der Beitrag 

dieser verbundenen Unternehmen zu den anrechnungsfähigen Eigenmitteln der 

Gruppe als verhältnismäßiger Anteil der Eigenmittel dieser Teilgruppe berechnet 

wird, anstatt auf jedes einzelne Unternehmen der Teilgruppe Absatz 2 Buchstaben a 

bis e des vorliegenden Artikels anzuwenden. In diesem Fall berechnet das beteiligte 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen auch den Beitrag dieser 

verbundenen Unternehmen zur Solvenzkapitalanforderung der Gruppe als 

verhältnismäßigen Anteil der Kapitalanforderung für diese Teilgruppe, anstatt auf 

jedes einzelne Unternehmen der Teilgruppe Absatz 3 Buchstaben a bis e des 

vorliegenden Artikels anzuwenden. Alle Finanzinstitute im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie Anbieter von 

Nebendienstleistungen im Sinne von Nummer 18 des genannten Absatzes, die in 

die Teilgruppe fallen, werden in die Berechnung der Eigenmittel und der 

Kapitalanforderung der Teilgruppe einbezogen. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 gelten die Absätze 2 und 3 des vorliegenden 

Artikels für die spezifische Teilgruppe, und zwar auf der Grundlage ihrer 

konsolidierten Lage im Sinne von entweder Artikel 4 Absatz 1 Nummer 47 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 oder gegebenenfalls auf der Grundlage ihrer 

konsolidierten Position. 

(5) Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 gestatten die Mitgliedstaaten ihren 

Aufsichtsbehörden, wenn diese bei einer bestimmten Gruppe die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde sind, auf Wunsch des beteiligten Unternehmens 

oder von sich aus jede in Absatz 1 Buchstaben a bis d genannte Beteiligung von den 

auf die Solvabilität der Gruppe anrechnungsfähigen Eigenmitteln des beteiligten 

Unternehmens abzuziehen.“ 

▌  

81. In Artikel 229 wird folgender Absatz angefügt: 

„Verbessert der in Absatz 1 genannte Abzug die Solvabilität der Gruppe im Vergleich zu 

der Situation, in der das Unternehmen weiterhin bei der Berechnung der Solvabilität der 

Gruppe einbezogen wird, so wird der Abzug nicht angewandt.“ 
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82. In Titel III Kapitel II Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 wird folgender Artikel 229a angefügt: 

„Artikel 229a 

Vereinfachte Berechnungen 

(1) Für die Zwecke des Artikels 230 darf die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde dem beteiligten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen nach 

Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden gestatten, bei 

unwesentlichen Beteiligungen an verbundenen Unternehmen einen vereinfachten 

Ansatz anzuwenden. 

Wendet das beteiligte Unternehmen den in Unterabsatz 1 genannten vereinfachten 

Ansatz auf ein oder mehrere verbundene Unternehmen an, hat es dies gegenüber der 

für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde mit Hinweis auf die Art, den Umfang 

und die Komplexität der mit dem oder den verbundenen Unternehmen 

einhergehenden Risiken gebührend zu begründen. 

Die Mitgliedstaaten schreiben dem beteiligten Unternehmen vor, alljährlich zu 

prüfen, ob die Anwendung des vereinfachten Ansatzes nach wie vor gerechtfertigt 

ist, und seinem Bericht über Solvabilität und Finanzlage der Gruppe eine Aufstellung 

der verbundenen Unternehmen beizufügen, bei denen dieser vereinfachte Ansatz zur 

Anwendung kommt, und dabei auch deren Größe anzugeben. 

www.parlament.gv.at



 

 655 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 weist das beteiligte Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen zur Zufriedenheit der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde nach, dass die Anwendung des vereinfachten Ansatzes auf 

Beteiligungen an einem oder mehreren verbundenen Unternehmen vorsichtig genug 

ist, um zu vermeiden, dass die mit diesem oder diesen Unternehmen verbundenen 

Risiken bei der Berechnung der Gruppensolvabilität unterschätzt werden. 

Wird der vereinfachte Ansatz auf ein Drittland-Versicherungs- oder 

-Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in einem Land angewandt, das nicht als 

gleichwertig oder vorübergehend gleichwertig im Sinne von Artikel 227 betrachtet 

wird, darf der vereinfachte Ansatz nicht dazu führen, dass der Beitrag des 

verbundenen Unternehmens zur Solvenzkapitalanforderung der Gruppe niedriger ist 

als die von dem betreffenden Drittland für dieses Unternehmen festgelegte 

Kapitalanforderung. 
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Verfügt das beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen nicht 

über verlässliche Informationen über die in einem bestimmten Drittland geltenden 

Eigenkapitalanforderungen, darf der vereinfachte Ansatz nicht auf verbundene 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in diesem Drittland angewandt 

werden. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 gelten verbundene Unternehmen als unwesentlich, 

wenn der Buchwert jedes einzelnen von ihnen weniger als 0,2 % der anhand 

konsolidierter Daten berechneten Vermögenswerte der Gruppe ausmacht und die 

Summe der Buchwerte all dieser Unternehmen weniger als 0,5 % der anhand 

konsolidierter Daten berechneten Vermögenswerte der Gruppe ausmacht.“ 

83. Artikel 230 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Gruppensolvabilität des beteiligten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens wird auf der Grundlage des konsolidierten 

Abschlusses berechnet. 
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Die Gruppensolvabilität des beteiligten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens ist die Differenz zwischen 

a) der Summe aus den anhand konsolidierter Daten berechneten, auf die 

Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmitteln und dem 

Beitrag von in Artikel 228 Absatz 1 genannten verbundenen 

Unternehmen zu den anrechnungsfähigen Eigenmitteln der Gruppe, wenn 

dieser Beitrag gemäß Artikel 228 Absätze 2 oder 4 berechnet wird; 

b) der Summe aus der anhand konsolidierter Daten berechneten 

Solvenzkapitalanforderung auf Gruppenebene und dem Beitrag der in 

Artikel 228 Absatz 1 genannten verbundenen Unternehmen zur 

Solvenzkapitalanforderung der Gruppe, wenn dieser Beitrag gemäß 

Artikel 228 Absätze 3 oder 4 berechnet wird. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 werden Beteiligungen an in Artikel 228 

Absatz 1 genannten verbundenen Unternehmen nicht in die konsolidierten 

Daten einbezogen. 

Für die Berechnung der auf die Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen 

Eigenmittel und der Solvenzkapitalanforderung auf Gruppenebene anhand 

konsolidierter Daten gelten die Bestimmungen des Titels I Kapitel VI 

Abschnitt 3 Unterabschnitte 1, 2 und 3 und des Titels I Kapitel VI Abschnitt 4 

Unterabschnitte 1, 2 und 3.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 2 wird folgender Buchstabe c angefügt: 

„c) dem der Beteiligung entsprechenden Anteil an den lokalen 

Kapitalanforderungen für verbundene Drittland-Versicherungs- und -

Rückversicherungsunternehmen, bei dem die Zulassung entzogen 

würde.“ 

ii) Der folgende Unterabsatz wird angefügt: 

„Übersteigen die anhand konsolidierter Daten berechneten, zur Bedeckung 

der Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmittel die anhand 

konsolidierter Daten berechnete Solvenzkapitalanforderung auf 

Gruppenebene und wird der Mindestbetrag der konsolidierten 

Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe nicht eingehalten, so findet 

Artikel 138 Absätze 1 bis 4 entsprechend Anwendung, während Artikel 139 

Absätze 1 und 2 keine Anwendung findet. Für die Zwecke dieses 

Unterabsatzes ist der Ausdruck ‚Solvenzkapitalanforderung‘ in Artikel 138 

als ‚Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die 

Gruppe‘ zu verstehen.“ 

▌ 
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84. In Artikel 232 Unterabsatz 1 werden im einleitenden Satz die Worte ‚gemäß Artikel 37 

Absatz 1 Buchstaben a, b und c‘ durch die Worte ‚gemäß Artikel 37 Absatz 1 

Buchstaben a bis e‘ ersetzt; 

85. Artikel 233 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) dem Wert von in Artikel 220 Absatz 3 und Artikel 228 Absatz 1 

genannten verbundenen Unternehmen im beteiligten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen und der aggregierten 

Solvenzkapitalanforderung der Gruppe gemäß Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) dem Anteil des beteiligten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens an den auf die 

Solvenzkapitalanforderung jedes einzelnen verbundenen 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

anrechnungsfähigen Eigenmitteln;“ 
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ii) Der folgende Buchstabe ▌wird angefügt: 

„c) dem Beitrag, den in Artikel 228 Absatz 1 genannte verbundene 

Unternehmen zu den anrechnungsfähigen Eigenmitteln der Gruppe 

leisten, wenn dieser Beitrag gemäß Artikel 228 Absatz 2 oder 

Artikel 228 Absatz 4 berechnet wird.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) dem Anteil der Solvenzkapitalanforderung jedes einzelnen 

verbundenen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens.“ 

ii) Der folgende Buchstabe ▌wird angefügt: 

„c) dem Beitrag, den in Artikel 228 Absatz 1 genannte verbundene 

Unternehmen zur Solvenzkapitalanforderung der Gruppe leisten, 

wenn dieser Beitrag gemäß Artikel 228 Absatz 3 oder Artikel 228 

Absatz 4 berechnet wird.“ 
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86. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 233a 
Kombination aus den Methoden 1 und 2 

(1) Die Gruppensolvabilität des beteiligten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens ist die Differenz zwischen 

a) der Summe aus folgenden Werten: 

i) bei Unternehmen, auf die Methode 1 angewandt wird, den auf der 

Grundlage konsolidierter Daten errechneten, zur Bedeckung der 

Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmitteln, 

ii) bei jedem verbundenen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, auf das Methode 2 angewandt wird, 

dem verhältnismäßigen Anteil des beteiligten Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens an den auf dessen 

Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmitteln, 

iii) dem gemäß Artikel 228 Absatz 2 oder Artikel 228 Absatz 4 berechneten 

Beitrag von in Artikel 228 Absatz 1 genannten verbundenen 

Unternehmen, und 
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b) der Summe aus folgenden Werten: 

i) bei Unternehmen, auf die Methode 1 angewandt wird, der anhand 

konsolidierter Daten gemäß Artikel 230 Absatz 2 berechneten 

konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe, 

ii) bei jedem verbundenen Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, auf das Methode 2 angewandt wird, 

dem verhältnismäßigen Anteil von dessen Solvenzkapitalanforderung, 

iii) dem gemäß Artikel 228 Absatz 3 oder Artikel 228 Absatz 4 berechneten 

Beitrag von in Artikel 228 Absatz 1 genannten verbundenen 

Unternehmen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i und Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i 

werden Beteiligungen an in Artikel 228 Absatz 1 genannten verbundenen 

Unternehmen nicht in die konsolidierten Daten einbezogen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i und Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i 

werden Beteiligungen an in Artikel 220 Absatz 3 genannten verbundenen 

Unternehmen, auf die Methode 2 angewandt wird, nicht in die konsolidierten Daten 

einbezogen. 
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Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i wird der Wert von 

Beteiligungen an in Artikel 220 Absatz 3 genannten Unternehmen, auf die 

Methode 2 angewandt wird, der über den verhältnismäßigen Anteil ihrer eigenen 

Solvenzkapitalanforderung hinausgeht, bei der Berechnung der Empfindlichkeit 

von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf Veränderungen bei Höhe oder 

Volatilität von Wechselkursen (‚Wechselkursrisiko‘) in die konsolidierten Daten 

einbezogen. Nicht davon auszugehen ist allerdings, dass der Wert dieser 

Beteiligungen empfindlich auf Veränderungen bei Höhe oder Volatilität der 

Marktpreise von Aktien reagiert (‚Aktienrisiko‘). 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii und Buchstabe b Ziffer ii des 

vorliegenden Artikels gilt Artikel 233 Absatz 4 entsprechend. 

(5) Wird von einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und dessen 

verbundenen Unternehmen oder gemeinsam von den verbundenen Unternehmen 

einer Versicherungsholdinggesellschaft die Erlaubnis beantragt, die konsolidierte 

Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe sowie die Solvenzkapitalanforderung für 

die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der Gruppe nach einem 

internen Modell zu berechnen, gilt Artikel 231 entsprechend. 
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(6) ▌Der Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe 

wird gemäß Artikel 230 Absatz 2 berechnet. 

▌ 

Der Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe 

wird durch anrechnungsfähige Basiseigenmittel, die gemäß Artikel 98 Absatz 4 

bestimmt werden, bedeckt und anhand konsolidierter Daten ermittelt. Für die 

Zwecke dieser Berechnung werden Beteiligungen an in Artikel 228 Absatz 1 

genannten verbundenen Unternehmen nicht in die konsolidierten Daten einbezogen. 

Wenn bestimmt wird, ob diese anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Bedeckung des 

Mindestbetrags der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe in 

Frage kommen, finden die in den Artikeln 221 bis 229a genannten Grundsätze 

entsprechend Anwendung. Die Absätze 1 und 2 des Artikels 139 gelten 

entsprechend. 
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Übersteigen die anhand konsolidierter Daten berechneten, zur Bedeckung der 

Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmittel die anhand 

konsolidierter Daten berechnete Solvenzkapitalanforderung auf Gruppenebene 

und wird der Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die 

Gruppe nicht eingehalten, so findet Artikel 138 Absätze 1 bis 4 entsprechend 

Anwendung, während Artikel 139 Absätze 1 und 2 keine Anwendung findet. Für 

die Zwecke dieses Unterabsatzes ist der Ausdruck ‚Solvenzkapitalanforderung‘ in 

Artikel 138 als ‚Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für 

die Gruppe‘ zu verstehen. 

(7) Bei ihrer Entscheidung darüber, ob der in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii berechnete 

Wert mit Blick auf in Artikel 220 Absatz 3 genannte Unternehmen, auf die 

Methode 2 angewandt wird, dem Risikoprofil der Gruppe angemessen Rechnung 

trägt, richten die betroffenen Aufsichtsbehörden ihre Aufmerksamkeit insbesondere 

auf alle speziellen auf Gruppenebene bestehenden Risiken, die wegen ihrer schweren 

Quantifizierbarkeit nicht ausreichend abgedeckt würden. 
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Weicht das Risikoprofil der Gruppe mit Blick auf in Artikel 220 Absatz 3 

genannten Unternehmen, auf die Methode 2 angewandt wird, erheblich von den 

Annahmen ab, auf denen die in Artikel 233 Absatz 3 genannte aggregierte 

Solvenzkapitalanforderung der Gruppe beruht, kann ein Kapitalaufschlag auf den 

in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii berechneten Wert verlangt werden. 

Artikel 37 Absätze 1 bis 5 sowie die nach Artikel 37 Absätze 6, 7 und 8 

erlassenen delegierten Rechtsakte und technischen Durchführungsstandards 

finden entsprechend Anwendung.“ 

87. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 233b 

Langfristige Aktien auf Gruppenebene 

Wird Methode 1 oder eine Kombination der Methoden angewandt, so ist es den 

beteiligten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, 

Versicherungsholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften 

gestattet, Artikel 105a auf eine Untergruppe von Aktieninvestitionen anzuwenden. 

Die Kommission ergänzt diese Richtlinie durch den Erlass delegierter Rechtsakte nach 

Artikel 301a, in denen Folgendes spezifiziert wird: 

a) der Ansatz, der bei der Beurteilung der Einhaltung der in Artikel 105a Absatz 1 

genannten Bedingungen und bei der Berechnung des Betrags der Aktien, die als 

langfristige Aktieninvestitionen behandelt werden, anzuwenden ist, wenn 

Methode 1 oder eine Kombination der Methoden angewandt wird; 

b) die Informationen, die in den Bericht über Solvabilität und Finanzlage der Gruppe 

oder den Einzelbericht über Solvabilität und Finanzlage sowie in den 

regelmäßigen aufsichtlichen Bericht für die Gruppenebene oder den einzigen 

regelmäßigen aufsichtlichen Bericht aufzunehmen sind.“ 
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88. Artikel 234 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 234 

Delegierte Rechtsakte zu den in den Artikeln 220 bis 229 genannten technischen 

Grundsätzen und Methoden, zu dem in Artikel 229a genannten vereinfachten Ansatz und 

zur Anwendung der Artikel 230 bis 233a 

Die Kommission ergänzt diese Richtlinie durch den Erlass delegierter Rechtsakte nach 

Artikel 301a, in denen Folgendes spezifiziert wird: 

a) die in den Artikeln 220 bis 229 genannten technischen Grundsätze und Methoden; 

b) die technischen Einzelheiten des in Artikel 229a Absatz 1 genannten vereinfachten 

Ansatzes sowie die Kriterien, nach denen Aufsichtsbehörden die Anwendung des 

vereinfachten Ansatzes gestatten können; 

c) die Anwendung der Artikel 230 bis 233a, wobei sie dem wirtschaftlichen Charakter 

bestimmter rechtlicher Strukturen Rechnung trägt. 

Die Kommission kann diese Richtlinie durch den Erlass delegierter Rechtsakte nach 

Artikel 301a ergänzen, in denen die Kriterien festgelegt werden, nach denen die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde die Anwendung des in Artikel 229a Absatz 2 

genannten vereinfachten Ansatzes genehmigen kann.“ 
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89. Artikel 244 Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 
„Um bedeutende meldepflichtige Risikokonzentrationen ermitteln zu können, legt die für 

die Gruppenaufsicht zuständige Behörde nach Konsultation der anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden und der Gruppe auf der Grundlage der Solvenzkapitalanforderungen, 

der versicherungstechnischen Rückstellungen, der anrechnungsfähigen Eigenmittel, 

anderer quantitativer oder qualitativer risikobasierter Kriterien oder einer Kombination 

daraus angemessene Schwellenwerte fest.“ 

90. Artikel 245 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden die Worte „den Absätzen 2 und 3“ durch die Worte „den 

Absätzen 2, 3 und 3a“ ersetzt. 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 können die Aufsichtsbehörden Gruppen in 

berechtigten Fällen dazu verpflichten, zusätzlich zu gruppeninternen 

Transaktionen im Sinne von Artikel 13 Nummer 19 auch gruppeninterne 

Transaktionen unter Beteiligung von Unternehmen zu melden, bei denen es 

sich nicht um Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Drittland-

Versicherungs- und -Rückversicherungsunternehmen, 

Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften handelt.“ 
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91. Artikel 246 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die in Titel I Kapitel IV Abschnitt 2 festgelegten Anforderungen gelten auf 

Gruppenebene entsprechend. Das Governance-System der Gruppe erstreckt 

sich auf beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, 

Mutterversicherungsholdinggesellschaften oder gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaften sowie alle verbundenen Unternehmen, die 

unter die der Gruppenaufsicht nach Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a, b und c 

unterliegende Gruppe im Sinne von Artikel 212 fallen. Das Governance-

System der Gruppe erstreckt sich ferner auf alle Unternehmen, die von dem 

beteiligten Unternehmen oder dessen Tochterunternehmen gemeinsam mit 

einem oder mehreren nicht derselben Gruppe angehörenden Unternehmen 

geführt werden. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 werden Risikomanagement- und interne 

Kontrollsysteme sowie das Berichtswesen in allen Unternehmen, die nach 

Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a und b in die Gruppenaufsicht einbezogen 

sind, einheitlich umgesetzt, damit Systeme und Berichtswesen auf Ebene der 

Gruppe kontrolliert werden können. 

www.parlament.gv.at



 

 670 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass für die Einhaltung der gemäß dieser 

Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch die der 

Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a, b und c 

unterliegende Gruppe in letzter Instanz das Verwaltungs-, Management- oder 

Aufsichtsorgan des obersten Mutterversicherungs- oder -

rückversicherungsunternehmens, der obersten 

Versicherungsholdinggesellschaft oder der obersten gemischten 

Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union oder das gemäß Artikel 214 

Absatz 5 oder 6 bestimmte Mutterunternehmen verantwortlich ist. Das 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan jedes Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmens in der Gruppe bleibt gemäß Artikel 40 und 

Artikel 213 Absatz 1 Unterabsatz 2 dafür verantwortlich, dass das eigene 

Unternehmen sämtliche geltenden Anforderungen erfüllt. 

Das Risikomanagementsystem erstreckt sich zumindest auf alle Versicherungs- 

und Rückversicherungstätigkeiten innerhalb der Gruppe sowie auf wesentliche 

Nichtversicherungstätigkeiten. Darüber hinaus erstreckt es sich auf die 

tatsächlichen oder potenziellen Risiken dieser Tätigkeiten für die Gruppe sowie 

auf deren Interdependenzen.“ 

▌ 
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b) In Absatz 2 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Das beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die 

Versicherungsholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

überwacht die Tätigkeiten seiner/ihrer verbundenen Unternehmen regelmäßig, wozu 

auch die in Artikel 228 Absatz 1 genannten verbundenen Unternehmen sowie nicht 

beaufsichtigte Unternehmen zählen. Diese Überwachung muss der Art, dem Umfang 

und der Komplexität der Risiken angemessen sein, die die verbundenen 

Unternehmen auf Ebene der Gruppe verursachen oder verursachen könnten. 

Das beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die 

Versicherungsholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

verfügt über schriftlich festgelegte Leitlinien für die Gruppe und stellt sicher, dass 

die schriftlichen Leitlinien aller beaufsichtigten Unternehmen in der Gruppe mit den 

Leitlinien der Gruppe kohärent sind. Es/sie stellt ferner sicher, dass die Leitlinien der 

Gruppe von allen beaufsichtigten Unternehmen in der Gruppe kohärent umgesetzt 

werden.“ 
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c) Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die auf Gruppenebene durchgeführte unternehmenseigene Risiko- und 

Solvabilitätsbeurteilung erstreckt sich zumindest auf alle Versicherungs- und 

Rückversicherungstätigkeiten innerhalb der Gruppe sowie auf wesentliche 

Nichtversicherungstätigkeiten. Darüber hinaus erstreckt es sich auf die tatsächlichen 

oder potenziellen Risiken dieser Tätigkeiten für die Gruppe sowie auf deren 

Interdependenzen. Sie unterliegt der aufsichtlichen Überprüfung durch die für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörde gemäß Kapitel III.“ 

d) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Die Mitgliedstaaten verpflichten das beteiligte Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, die Versicherungsholdinggesellschaft oder 

die gemischte Finanzholdinggesellschaft sicherzustellen, dass die Gruppe über 

solide Governance-Regelungen verfügt, die eine klare Organisationsstruktur 

mit genau abgegrenzten, transparenten und kohärenten Zuständigkeiten und 

Aufgabentrennung innerhalb der Gruppe einschließen. Das Governance-

System der Gruppe zielt darauf ab, Interessenkonflikten vorzubeugen oder – 

falls nicht möglich – solche Konflikte zu steuern. 
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Die Personen, die die Geschäfte einer Versicherungs- oder 

Rückversicherungsgruppe tatsächlich führen, gelten als diejenigen Personen, 

die die Geschäfte des in Absatz 1 Unterabsatz 3 genannten 

Mutterunternehmens tatsächlich führen. 

Die Mitgliedstaaten verpflichten ein beteiligtes Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, eine Versicherungsholdinggesellschaft oder 

die gemischte Finanzholdinggesellschaft zur Nennung der Personen, die 

innerhalb der der Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a, b 

und c unterliegenden Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppe für andere 

Schlüsselfunktionen verantwortlich sind. Die Verantwortung für die 

Tätigkeiten dieser Personen trägt das in Absatz 1 Unterabsatz 3 genannte 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan. 

Wenn die Personen, die die Geschäfte einer Versicherungs- oder 

Rückversicherungsgruppe tatsächlich führen oder für andere 

Schlüsselfunktionen verantwortlich sind, auch bei einem oder mehreren 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder bei sonstigen 

verbundenen Unternehmen die Geschäfte tatsächlich führen oder bei einem 

dieser Unternehmen für andere Schlüsselfunktionen zuständig sind, sorgt das 

beteiligte Unternehmen dafür, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten auf 

Gruppenebene klar von den Aufgaben und Zuständigkeiten auf Ebene der 

einzelnen Unternehmen getrennt sind.“ 
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92. In Titel III wird folgendes Kapitel ▌eingefügt: 
„KAPITEL IIA 

Makroaufsichtsvorschriften auf Gruppenebene 

Artikel 246a 

Liquiditätsrisikomanagement auf Gruppenebene 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten beteiligte Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, für die Ebene der Gruppe einen 

Liquiditätsrisikomanagementplan zu erstellen und zu aktualisieren, der eine Analyse 

der kurzfristigen Liquidität und auf Ersuchen der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde auch eine Analyse der mittel- und langfristigen Liquidität 

umfasst. Artikel 144a gilt entsprechend. 

(2) Abweichend von Artikel 144a stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass unter die 

Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a und b fallende 

Versicherungs- oder Rückversicherungstochterunternehmen von der Pflicht zur 

Erstellung und Aktualisierung eines Liquiditätsrisikomanagementplans für die 

Einzelunternehmensebene befreit sind, wenn der nach Absatz 1 erstellte 

Liquiditätsrisikomanagementplan das Liquiditätsmanagement und den 

Liquiditätsbedarf des betroffenen Unternehmens abdeckt. 
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Die Mitgliedstaaten verpflichten jedes einzelne Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, das die in Unterabsatz 1 genannte 

Ausnahmeregelung in Anspruch nimmt, seiner zuständigen Aufsichtsbehörde die 

Teile des Liquiditätsrisikomanagementplans vorzulegen, die die Lage der gesamten 

Gruppe und des eigenen Unternehmens betreffen. 

(3) Stellen die Aufsichtsbehörden fest, dass eine spezielle Anfälligkeit in Bezug auf die 

Liquidität besteht oder der Liquiditätsrisikomanagementplan auf Gruppenebene nicht 

die notwendigen Informationen enthält, die die Aufsichtsbehörde, die das 

Tochterunternehmen zugelassen hat, von vergleichbaren Unternehmen für die 

Zwecke der Liquiditätsüberwachung verlangt, so können sie unbeschadet des 

Absatzes 2 von einem Versicherungs- oder Rückversicherungstochterunternehmen 

die Erstellung ▌eines Liquiditätsrisikomanagementplans für die 

Einzelunternehmensebene und dessen Aktualisierung verlangen. 

(4) Um eine übereinstimmende Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, arbeitet 

die EIOPA technische Regulierungsstandards aus, in denen Inhalt und Häufigkeit der 

Aktualisierung des Liquiditätsrisikomanagementplans auf Gruppenebene näher 

bestimmt werden. Die EIOPA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen. 
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Artikel 246b 

Sonstige Vorschriften für die Makroaufsicht 

Auf Ebene des beteiligten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, der 

Versicherungsholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft gelten 

die Artikel 144b und 144c entsprechend.“ 

93. In Artikel 252 Unterabsatz 1 werden die Worte „einem Kreditinstitut im Sinne der 

Richtlinie 2006/48/EG und/oder einer Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 

2004/39/EG“ durch die Worte „einem Kreditinstitut im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und/oder einer Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU“ ersetzt. 
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94. In Artikel 254 wird folgender Absatz ▌angefügt: 
„(3) Das beteiligte Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 

Versicherungsholdinggesellschaft und die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

übermitteln der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde die in diesem Artikel 

genannten Informationen einmal jährlich innerhalb von 22 Wochen nach Ende ihres 

Geschäftsjahres bzw. für den Fall, dass die in diesem Artikel genannten 

Informationen quartalsweise verlangt werden, innerhalb von elf Wochen jeweils 

nach Quartalsende. ▌“ 

▌  

95. Artikel 256 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten beteiligte Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholdinggesellschaften oder 

gemischte Finanzholdinggesellschaften, alljährlich einen Bericht über 

Solvabilität und Finanzlage auf Gruppenebene zu veröffentlichen. Nach 

Artikel 51 Absatz 1b sind die in diesem Bericht enthaltenen Informationen 

über die Gruppe für andere Marktteilnehmer bestimmt. Die Artikel 51, 53, 54 

und 55 gelten entsprechend. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die beteiligten Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die Versicherungsholdinggesellschaft oder 

die gemischte Finanzholdinggesellschaft die in diesem Artikel genannten 

Informationen ▌innerhalb von 24 Wochen nach Geschäftsjahresende des 

Unternehmens vorlegen.“ 

▌  

b) Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Informationen für jedes Tochterunternehmen der Gruppe, die einzeln 

identifizierbar sein müssen, beide Teile des Berichts über Solvabilität und 

Finanzlage einschließen und die nach den Artikeln 51, 53, 54 und 55 

veröffentlicht werden müssen.“ 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 301a delegierte Rechtsakte, in denen 

näher bestimmt wird, welche Informationen in dem in Absatz 2 genannten 

Einzelbericht über Solvabilität und Finanzlage und in dem in Absatz 1 

genannten Gruppenbericht über Solvabilität und Finanzlage offenzulegen 

sind.“ 
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▌ 

96. ▌Folgende Artikel ▌werden eingefügt: 
„Artikel 256b 

Regelmäßiger aufsichtlicher Bericht für die Gruppenebene 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten beteiligte Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, den Aufsichtsbehörden alljährlich einen aufsichtlichen 

Bericht für die Gruppenebene vorzulegen. Artikel 35 Absatz 5a gilt entsprechend. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen die in diesem Artikel genannten Informationen in 

jährlichen oder größeren Abständen innerhalb von 24 Wochen nach dem 

Geschäftsjahresende des Unternehmens vorlegen. 
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▌ 

(2) Ein beteiligtes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, eine 

Versicherungsholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 

kann vorbehaltlich der Zustimmung der jeweils für die Gruppenaufsicht zuständigen 

Behörden einen einzigen regelmäßigen aufsichtlichen Bericht vorlegen, der 

Folgendes beinhalten muss: 

a) die Informationen für die Gruppenebene, die gemäß Absatz 1 übermittelt 

werden müssen; 

b) die Informationen für jedes Tochterunternehmen der Gruppe, die einzeln 

identifizierbar sein müssen, werden gemäß Artikel 35 Absatz 5a übermittelt 

und dürfen nicht weniger umfangreich sein als die Informationen, die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen bei der Vorlage eines 

regelmäßigen aufsichtlichen Berichts gemäß Artikel 35 Absatz 5a liefern 

würden. 

Bevor die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde gemäß Unterabsatz 1 ihre 

Zustimmung erteilt, konsultiert sie die Mitglieder des Kollegiums der 

Aufsichtsbehörden und trägt deren Ansichten und Vorbehalten angemessen 

Rechnung. Erteilen die betroffenen nationalen Aufsichtsbehörden diese Zustimmung 

nicht, ist dies gebührend zu begründen. Wird der im vorliegenden Absatz genannte 

einzige regelmäßige aufsichtliche Bericht vom Kollegium der Aufsichtsbehörden 

genehmigt, übermitteln die einzelnen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen ihn an die für sie zuständigen Aufsichtsbehörden. 

Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, den speziellen Teil des einzigen regelmäßigen 

aufsichtlichen Berichts, der das unter ihre Aufsicht fallende Tochterunternehmen 

betrifft, zu überwachen. ▌ 
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(3) Halten die nationalen Aufsichtsbehörden den vorgelegten einzigen regelmäßigen 

aufsichtlichen Bericht nicht für zufriedenstellend, kann die Zustimmung nach 

Absatz 2 zurückgenommen werden. 

(4) Fehlen in dem in Absatz 2 genannten Bericht Informationen, die die 

Aufsichtsbehörde, die ein Tochterunternehmen der Gruppe zugelassen hat, 

vergleichbaren Unternehmen vorschreibt, und ist diese Auslassung wesentlich, so ist 

die betroffene Aufsichtsbehörde befugt, das betroffene Tochterunternehmen zur 

Übermittlung der erforderlichen Zusatzinformationen zu verpflichten. 

(5) Wenn die Aufsichtsbehörde, die ein Tochterunternehmen der Gruppe zugelassen hat, 

feststellt, dass eine Vorgabe des Artikels 35 Absatz 5a nicht eingehalten wurde, oder 

wenn sie in Bezug auf den einzigen regelmäßigen aufsichtlichen Bericht eine 

Änderung oder Klarstellung verlangt, unterrichtet sie darüber auch das Kollegium 

der Aufsichtsbehörden, und die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde richtet 

dieselbe Aufforderung an das beteiligte Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, die Versicherungsholdinggesellschaft oder die 

gemischte Finanzholdinggesellschaft. 

(6) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 301a delegierte Rechtsakte, in denen die in 

diesem Artikel genannten zu übermittelnden Informationen näher ausgeführt 

werden. 
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Artikel 256c 

Bericht über Solvabilität und Finanzlage: Prüfungspflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein beteiligtes Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, eine Versicherungsholdinggesellschaft oder eine 

gemischte Finanzholdinggesellschaft einer Gruppe hinsichtlich der im Rahmen des 

Gruppen- oder des Einzelberichts über Solvabilität und Finanzlage offengelegten 

Gruppenbilanz einer Prüfungspflicht unterliegt. 

(2) Die beteiligten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die 

Versicherungsholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

übermitteln der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde mit dem Bericht über 

Solvabilität und Finanzlage oder dem Einzelbericht über Solvabilität und Finanzlage 

einen von der Prüfungsgesellschaft erstellten gesonderten Bericht, dem die Höhe der 

Prüfungssicherheit sowie die Ergebnisse der Prüfung zu entnehmen sind. 

(3) Liegt ein Einzelbericht über Solvabilität und Finanzlage vor, so muss die für ein 

verbundenes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen geltende 

Prüfungspflicht eingehalten werden und muss der in Artikel 51a Absatz 4 genannte 

Bericht von dem beteiligten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, 

der Versicherungsholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft 

an die für dieses Unternehmen zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt werden. 

(4) Artikel 51a gilt entsprechend.“ 
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97. Artikel 257 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 257 

Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit der 

Personen, die die Geschäfte einer Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft tatsächlich führen oder für andere Schlüsselfunktionen 

verantwortlich sind 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass alle Personen, die die Geschäfte einer 

Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich 

führen, sowie gegebenenfalls alle Personen, die für andere Schlüsselfunktionen 

verantwortlich sind, über die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche 

Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit verfügen müssen. 

Artikel 42 gilt entsprechend.“ 
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98. Artikel 258 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Den Aufsichtsbehörden werden sämtliche Aufsichtsbefugnisse erteilt, die 

erforderlich sind, um in Bezug auf Versicherungsholdinggesellschaften und 

gemischte Finanzholdinggesellschaften die notwendigen Maßnahmen zu 

ergreifen, um zu gewährleisten, dass Gruppen, die der Gruppenaufsicht gemäß 

Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a, b und c unterliegen, alle in diesem Titel 

festgelegten Anforderungen erfüllen. Diese Befugnisse schließen die in 

Artikel 34 genannten allgemeinen Aufsichtsbefugnisse ein. 

Unbeschadet der nationalen strafrechtlichen Bestimmungen verhängen die 

Mitgliedstaaten Sanktionen oder beschließen Maßnahmen im Zusammenhang 

mit Versicherungsholdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften, die gegen die zur Umsetzung dieses Titels 

erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften verstoßen, oder im 

Zusammenhang mit Personen, die diese Gesellschaften tatsächlich führen. Die 

Aufsichtsbehörden arbeiten eng zusammen, um die Wirksamkeit dieser 

Sanktionen oder Maßnahmen zu gewährleisten, insbesondere in Fällen, in 

denen sich die Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung einer 

Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft 

nicht in demselben Mitgliedstaat wie ihr Sitz befindet.“ 
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b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 
„(2a) Hat die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde festgestellt, dass die in 

Artikel 213b Absatz 1 genannten Bedingungen nicht oder nicht mehr erfüllt 

sind, werden gegenüber der Versicherungsholdinggesellschaft oder der 

gemischten Finanzholdinggesellschaft geeignete Aufsichtsmaßnahmen 

ergriffen, um die Kontinuität und Integrität der Gruppenaufsicht sicherzustellen 

bzw. wiederherzustellen und die Einhaltung der in diesem Titel festgelegten 

Anforderungen zu gewährleisten. Handelt es sich um eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft, so tragen die Aufsichtsmaßnahmen insbesondere 

den Auswirkungen auf das Finanzkonglomerat als Ganzes sowie auf dessen 

verbundene beaufsichtigte Unternehmen Rechnung. 
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(2b) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2a stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die Aufsichtsmaßnahmen, die gegenüber Versicherungsholdinggesellschaften 

und gemischten Finanzholdinggesellschaften ergriffen werden können, 

zumindest Folgendes umfassen: 

a) die Aussetzung der Stimmrechte, die mit den von der 

Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft an den Versicherungs- oder 

Rückversicherungstochterunternehmen gehaltenen Kapitalanteilen 

verbunden sind; 

b) Anordnungen, Sanktionen oder Geldstrafen gegen die 

Versicherungsholdinggesellschaft, die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft oder die Mitglieder von deren Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgan; 

c) die Instruktion oder Weisung an die Versicherungsholdinggesellschaft 

oder gemischte Finanzholdinggesellschaft, die Beteiligungen an ihren 

Versicherungs- und Rückversicherungstochterunternehmen auf ihre 

Anteilseigner zu übertragen; 

d) die befristete Benennung einer anderen 

Versicherungsholdinggesellschaft, gemischten Finanzholdinggesellschaft 

oder eines anderen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens 

der Gruppe als verantwortlich dafür, die Erfüllung der in diesem Titel 

festgelegten Anforderungen sicherzustellen; 
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e) die Beschränkung oder Untersagung von Ausschüttungen oder 

Zinszahlungen an Anteilseigner; 

f) die Anordnung an Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, Beteiligungen an Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen oder anderen in Artikel 228 Absatz 1 

genannten verbundenen Unternehmen abzustoßen oder zu verringern; 

g) die Anordnung an Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, einen Plan für die unverzügliche 

Wiedereinhaltung der Anforderungen vorzulegen. 

Sind von diesen Maßnahmen Unternehmen mit Sitz in mehr als einem 

Mitgliedstaat betroffen, konsultiert die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde, bevor sie eine der in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen einleitet, 

die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und die EIOPA.“ 
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99. Artikel 262 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Wird keine gleichwertige Aufsicht im Sinne des Artikels 260 ausgeübt, oder 

wird Artikel 261 von einem Mitgliedstaat im Falle einer vorläufigen 

Gleichwertigkeit nach Artikel 260 Absatz 7 nicht angewendet, so wendet der 

betreffende Mitgliedstaat auf Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die Teil einer Gruppe im Sinne des 

Artikels 212 sind und die der Gruppenaufsicht nach Artikel 213 Absatz 2 

Buchstabe c unterliegen, Folgendes an: 

a) entweder Artikel 218 bis 235 beziehungsweise Artikel 244 bis 258 

entsprechend 

b) oder eine der in Absatz 3 genannten Methoden.“ 

▌  
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Mitgliedstaaten gestatten ihren Aufsichtsbehörden die Anwendung 

anderer Methoden, wenn diese eine angemessene Beaufsichtigung der 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gewährleisten, die 

Teil einer Gruppe im Sinne des Artikels 212 sind und die der 

Gruppenaufsicht nach Artikel 213 Absatz 2 Buchstabe c unterliegen. 

Diese Methoden sind von der gemäß Artikel 247 ermittelten, für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörde nach Konsultation der anderen 

betroffenen Aufsichtsbehörden zu genehmigen. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Methoden müssen es ermöglichen, die in 

diesem Titel dargelegten Ziele der Gruppenaufsicht zu erreichen. Diese 

Ziele umfassen Folgendes: 

a) Erhaltung der Kapitalallokation und der Zusammensetzung der 

Eigenmittel von Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen sowie Verhinderung einer 

wesentlichen gruppeninternen Kapitalschöpfung, wenn diese vom 

Mutterunternehmen aus den Erlösen von Schuldtiteln oder anderen 

Finanzinstrumenten, die nicht als Eigenmittelbestandteile gelten, 

finanziert werden; 
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b) Beurteilung und Überwachung der Risiken, die von Unternehmen 

inner- und außerhalb der Union ausgehen, und Begrenzung des 

Ansteckungsrisikos, das von diesen Unternehmen und anderen, 

nicht beaufsichtigten Unternehmen für Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen in der Gruppe und – falls 

vorhanden – für die Teilgruppe ausgeht, deren oberstes 

Mutterunternehmen wie in Artikel 215 beschrieben ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, eine 

Versicherungsholdinggesellschaft oder eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union ist. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Methoden sind angemessen zu begründen, 

zu dokumentieren und den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden, der 

EIOPA und der Kommission mitzuteilen.“ 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 können die betroffenen Aufsichtsbehörden auf 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, 

Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, die Teil einer der Gruppenaufsicht gemäß 

Artikel 213 Absatz 2 Buchstabe c unterliegenden Gruppe sind, insbesondere 

eine oder mehrere der folgenden Methoden anwenden: 

a) Sie können für den Fall, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die Teil der Gruppe sind, kein 

gemeinsames Mutterunternehmen in der Union haben, ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen benennen, das für 

die Einhaltung der in diesem Titel festgelegten Anforderungen 

verantwortlich ist; 
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b) sie können für den Fall, dass die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, die Teil der Gruppe sind, kein 

gemeinsames Mutterunternehmen in der Union haben, die Gründung 

einer Versicherungsholdinggesellschaft mit Sitz in der Union oder einer 

gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union verlangen 

und diesen Titel auf die dieser Versicherungsholdinggesellschaft oder 

gemischten Finanzholdinggesellschaft unterstehenden Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen der Gruppe anwenden; 

c) bilden mehrere Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 

Teil der Gruppe sind, eine Teilgruppe, deren Mutterunternehmen seinen 

Sitz in der Union hat, können sie, um die in Absatz 2 Unterabsatz 2 

Buchstabe b genannten Ziele zu erreichen, neben der Anwendung dieses 

Titels auf die Teilgruppe zusätzliche Maßnahmen ergreifen oder 

zusätzliche Anforderungen festlegen, wozu die unter den Buchstaben d, e 

und f genannten Anforderungen, die verstärkte Überwachung der 

Risikokonzentration im Sinne von Artikel 244 und die verstärkte 

Überwachung gruppeninterner Transaktionen im Sinne von Artikel 245 

zählen; 
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d) sie können verlangen, dass die Mitglieder des Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgans des obersten Mutterunternehmens in 

der Union vom obersten Mutterunternehmen außerhalb der Union 

unabhängig sind; 

e) sie können die vorherige Ankündigung von Transaktionen wie 

Dividendenausschüttungen und Kuponeinlösungen auf nachrangige 

Schuldtitel untersagen, begrenzen, einschränken, überwachen oder 

verlangen, wenn derartige Transaktionen die Finanzlage oder Solvabilität 

von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der Gruppe 

bedrohen oder bedrohen könnten und ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, eine Versicherungsholdinggesellschaft 

mit Sitz in der Union oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft mit 

Sitz in der Union auf der einen und ein der Gruppe angehörendes 

Unternehmen mit Sitz außerhalb der Union auf der anderen Seite daran 

beteiligt ist; handelt es sich bei der für die Gruppenaufsicht zuständigen 

Behörde in der Union nicht um eine der Aufsichtsbehörden des 

Mitgliedstaats, in dem ein verbundenes Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen seinen Sitz hat, so teilt die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde in der Union diesen 

Aufsichtsbehörden ihre Erkenntnisse mit, damit diese angemessene 

Maßnahmen einleiten können; 
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f) sie können Informationen über die Solvabilität und Finanzlage, das 

Risikoprofil und die Risikotoleranzschwellen von Mutterunternehmen 

mit Sitz außerhalb der Union verlangen, darunter gegebenenfalls 

diesbezügliche Berichte, die dem Verwaltungs-, Management- oder 

Aufsichtsorgan oder den Aufsichtsbehörden dieser Drittland-

Mutterunternehmen übermittelt werden.“ 

100. In Artikel 265 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass in Fällen, in denen das 

Mutterunternehmen eines oder mehrerer Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen ein Kreditinstitut, eine Wertpapierfirma, ein 

Finanzinstitut, eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft, ein Verwalter alternativer 

Investmentfonds, eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung oder ein nicht 

beaufsichtigtes Unternehmen ist, der/die/das eine oder mehrere der in Anhang I der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Tätigkeiten ausübt und diese einen erheblichen 

Teil des Gesamtgeschäfts ausmachen, die für die Beaufsichtigung dieser 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zuständigen Behörden die 

Transaktionen zwischen diesen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 

und dem Mutterunternehmen und seinen verbundenen Unternehmen einer 

allgemeinen Aufsicht unterziehen.“ 
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101. In Artikel 267 werden folgende Absätze angefügt:
„Für die Zwecke der Richtlinie (EU) 2024/...+ gelten die Bestimmungen der Kapitel I, II 

und IV dieses Titels im Fall der Anwendung der Abwicklungsinstrumente gemäß 

Artikel 26 Absatz 3 der genannten Richtlinie und der Ausübung der 

Abwicklungsbefugnisse gemäß Titel III Kapitel IV der genannten Richtlinie für 

Rückversicherungsunternehmen und die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b bis e der 

genannten Richtlinie genannten Einrichtungen.

Die Artikel 270 und 272 der vorliegenden Richtlinie finden keine Anwendung, sofern 

Artikel 63 der Richtlinie (EU) 2024/...+ gilt.“

▌

                                               
ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) 
enthaltenen Richtlinie einfügen.
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102. Artikel 268 Absatz 1 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) ‚zuständige Behörden‘ entweder die Verwaltungs- oder Justizbehörden 

der Mitgliedstaaten, die für Sanierungsmaßnahmen oder 

Liquidationsverfahren zuständig sind, oder eine Abwicklungsbehörde 

im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2024/...+

in Bezug auf Sanierungsmaßnahmen, die gemäß jener Richtlinie 

ergriffen werden;

b) Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c) ‚Sanierungsmaßnahmen‘ Maßnahmen, die das Tätigwerden der 

zuständigen Behörden mit dem Ziel beinhalten, die finanzielle Lage 

eines Versicherungsunternehmens zu sichern oder wiederherzustellen 

und die die bestehenden Rechte anderer Beteiligter als des 

Versicherungsunternehmens selbst beeinträchtigen, einschließlich der 

Aussetzung von Zahlungen oder Vollstreckungsmaßnahmen oder der 

Kürzung der Forderungen, der Anwendung der in Artikel 26 Absatz 3

der Richtlinie (EU) 2024/...+ genannten Abwicklungsinstrumente und 

der Ausübung der in Titel III Kapitel IV der genannten Richtlinie 

genannten Abwicklungsbefugnisse;“

                                               
ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS .../... (2021/0296 (COD)) 
enthaltenen Richtlinie einfügen.
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103. Artikel 301a wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 29, 105, 

105a, 213a, 233b, 256b und 304c wird der Kommission für einen Zeitraum 

von vier Jahren ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] übertragen.“ 

ii) Folgende Unterabsätze werden angefügt: 

„Die in den Unterabsätzen 1 und 2 genannte Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.“ 
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Die Kommission erstellt spätestens sechs Monate vor Ablauf jedes 

Vierjahreszeitraums einen Bericht über die Befugnisübertragung.“ 

▌  

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 17, 29, 31, 35, ▌ 37, 50, 56, 75, 

86, 92, 97, 99, 105, 105a, 109a, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 

213a, 216, 217, 227, 233b, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256b, 258, 260, 

304c und 308b kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. 

 Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 

dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.“ 
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c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Ein nach Artikel 17, 29, 31, 35, ▌ 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 105, 105a, 

109a, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 213a, 216, 217, 227, 233b, 

234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256b, 258, 260, 304c oder 308b erlassener 

delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 

Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um drei Monate verlängert. 

(5a) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 304c erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von einem Monat nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

einen Monat verlängert.“ 
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104. Artikel 304 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Ab dem ... [Datum des Geltungsbeginns dieser Änderungsrichtlinie] dürfen 

Lebensversicherungsunternehmen den in Absatz 1 genannten Ansatz nur auf 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten weiter anwenden, für die die 

Aufsichtsbehörden vor dem ... [Datum des Geltungsbeginns dieser 

Änderungsrichtlinie] die Anwendung des durationsbasierten Untermoduls 

Aktienrisiko genehmigt haben.“ 
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105. Folgende Artikel werden eingefügt: 
„Artikel 304a 

Berichterstattung im Hinblick auf das Nachhaltigkeitsrisiko 

(1) Die EIOPA bewertet nach Konsultation des ESRB auf der Grundlage der 

verfügbaren Daten und der Erkenntnisse der in Artikel 20 der Verordnung (EU) 

2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates* genannten Plattform für ein 

nachhaltiges Finanzwesen und der EBA im Kontext ihrer Arbeiten im Rahmen des in 

Artikel 501c Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 niedergelegten 

Mandats, ob eine spezielle aufsichtsrechtliche Behandlung von Risikopositionen im 

Zusammenhang mit Vermögenswerten oder Tätigkeiten, die im Wesentlichen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen verbunden sind, gerechtfertigt wäre. Insbesondere 

bewertet die EIOPA, wie sich eine spezielle aufsichtsrechtliche Behandlung von 

Risikopositionen im Zusammenhang mit Vermögenswerten und Tätigkeiten, die im 

Wesentlichen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen verbunden sind oder die im 

Wesentlichen mit einer Beeinträchtigung dieser Ziele verbunden sind, einschließlich 

Vermögenswerten im Zusammenhang mit fossilen Kraftstoffen, potenziell auf den 

Schutz der Versicherungsnehmer und die Finanzstabilität in der Union auswirken 

könnte. 
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Die EIOPA übermittelt der Kommission bis zum 30. September 2024 einen Bericht 

über ihre Erkenntnisse. Falls angemessen, wird in dem Bericht eine mögliche 

risikobasierte aufsichtsrechtliche Behandlung von Risikopositionen im 

Zusammenhang mit Vermögenswerten und Tätigkeiten geprüft, die im Wesentlichen 

mit ökologischen oder sozialen Zielen verbunden sind oder die im Wesentlichen mit 

einer Beeinträchtigung dieser Ziele verbunden sind. Dem Bericht wird eine 

Folgenabschätzung beigefügt, die die Auswirkungen der möglichen risikobasierten 

aufsichtsrechtlichen Behandlung solcher Risikopositionen auf die Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen zum Gegenstand hat. 

(2) Mit Blick auf das Naturkatastrophenrisiko überprüft die EIOPA mindestens alle fünf 

Jahre den Umfang und die Kalibrierung der Standardparameter des in Artikel 105 

Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe b genannten Untermoduls 

Nichtlebenskatastrophenrisiko der Solvenzkapitalanforderung. Für die Zwecke dieser 

Überprüfungen berücksichtigt die EIOPA die neueste verfügbare einschlägige 

Datenlage zur Klimawissenschaft und die Relevanz der Risiken bezogen auf die 

übernommenen Risiken der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 

das Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko der Solvenzkapitalanforderung nach 

der Standardformel berechnen. 
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Die erste Überprüfung nach Unterabsatz 1 ist bis zum ... [zwei Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] abzuschließen. 

Stellt die EIOPA bei einer Überprüfung nach Unterabsatz 1 fest, dass aufgrund 

des Umfangs oder der Kalibrierung der Standardparameter des Untermoduls 

Nichtlebenskatastrophenrisiko eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem 

naturkatastrophenbezogenen Teil der Solvenzkapitalanforderung und dem für die 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen tatsächlich bestehenden 

Naturkatastrophenrisiko besteht, unterbreitet die EIOPA der Kommission eine 

Stellungnahme zum Naturkatastrophenrisiko. 

In einer Stellungnahme zum Naturkatastrophenrisiko, die der Kommission nach 

Unterabsatz 3 unterbreitet wird, wird der Umfang oder die Kalibrierung der 

Standardparameter des Untermoduls Nichtlebenskatastrophenrisiko der 

Solvenzkapitalanforderung geprüft, um die festgestellte Diskrepanz zu beheben, 

und die Stellungnahme geht mit einer Folgenabschätzung einher, die die 

Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen auf die Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen zum Gegenstand hat. 
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(3) Die EIOPA beurteilt, ob und in welchem Umfang Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen ihre wesentliche Risikoexposition im 

Zusammenhang mit dem Verlust an biologischer Vielfalt als Teil der Bewertung 

nach Artikel 45 Absatz 1 bewerten. Die EIOPA schätzt anschließend ein, welche 

Maßnahmen zu ergreifen sind, um sicherzustellen, dass Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen diesen Risiken gebührend Rechnung tragen. Die 

EIOPA übermittelt der Kommission bis zum 30. Juni 2025 einen Bericht mit ihren 

Erkenntnissen. 

▌ 

Die EBA, die EIOPA und die ESMA arbeiten in dem in Artikel 54 der 

Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 

genannten Gemeinsamen Ausschuss Leitlinien aus, um sicherzustellen, dass 

Kohärenz, langfristige Überlegungen und gemeinsame Standards für 

Bewertungsmethoden in die Stresstests hinsichtlich Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungsrisiken einbezogen werden. Der Gemeinsame Ausschuss 

veröffentlicht diese Leitlinien bis zum ... [ ...]. Die EBA, die EIOPA und die ESMA 

untersuchen im Rahmen dieses Gemeinsamen Ausschusses, wie Sozial- und 

Unternehmensführungsrisiken in Stresstests einbezogen werden können. 
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▌ 

Artikel 304b 

Überprüfung in Bezug auf die Trennung von Lebens- und 

Nichtlebensversicherungstätigkeiten und auf Kapitalpuffer 

(1) Die EIOPA beurteilt, ob die Anforderung der Trennung des Lebens- vom 

Nichtlebensversicherungsgeschäft gemäß Artikel 73 Absatz 1 nach wie vor 

gerechtfertigt ist. Insbesondere beurteilt die EIOPA die Auswirkungen der 

Aufrechterhaltung und die potenziellen Auswirkungen der Aufhebung des 

Mehrsparten-Verbots zumindest im Hinblick auf den Schutz der 

Versicherungsnehmer, eine mögliche Quersubventionierung zwischen Lebens- 

und Nichtlebensversicherungstätigkeiten, die Markteffizienz und die 

Wettbewerbsfähigkeit. Für die Zwecke der Beurteilung trägt die EIOPA den 

aufsichtlichen Erfahrungen mit Mehrsparten-Unternehmen Rechnung. Die 

EIOPA übermittelt der Kommission bis zum ... [ein Jahr nach Geltungsbeginn 

dieser Änderungsrichtlinie] einen Bericht mit ihren Erkenntnissen. 
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(2) Die EIOPA überwacht bis zum ... [fünf Jahre nach Geltungsbeginn dieser 

Änderungsrichtlinie] den in Artikel 228 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer ii der 

vorliegenden Richtlinie genannten Beitrag der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung verbundener Kreditinstitute im Sinne von Artikel 128 

Absatz 6 der Richtlinie 2013/36/EU zur Solvenzkapitalanforderung der Gruppe. Zu 

diesem Zweck arbeitet die EIOPA mit der EBA zusammen und erstattet der 

Kommission über etwaige Erkenntnisse Bericht. 

Artikel 304c 

Fristverlängerung bei außergewöhnlichen Umständen 
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(1) Im Falle einer außergewöhnlichen gesundheitlichen Notlage, einer 

Naturkatastrophe oder eines anderen extremen Ereignisses bewertet die EIOPA 

von sich aus oder auf Antrag einer oder mehrerer Aufsichtsbehörden oder der 

Kommission, ob diese außergewöhnliche gesundheitliche Notlage, diese 

Naturkatastrophe oder dieses andere extreme Ereignis die operativen Fähigkeiten 

von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen wesentlich 

beeinträchtigt und sie daran hindert, Informationen innerhalb der in Artikel 35b 

Absätze 1 bis 3, Artikel 51 Absatz 7, Artikel 254 Absatz 3, Artikel 256 Absatz 1 und 

Artikel 256b Absatz 1 festgesetzten Fristen vorzulegen. Im Zuge dieser Bewertung 

arbeitet die EIOPA eng mit den einschlägigen Aufsichtsbehörden zusammen, um 

die Auswirkungen des extremen Ereignisses auf die Fähigkeit, Informationen 

innerhalb der in diesen Bestimmungen festgesetzten Fristen zu übermitteln, zu 

ermitteln. 

Die EIOPA übermittelt der Kommission ihre Bewertung unverzüglich, spätestens 

jedoch eine Woche nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1. 

Ist die EIOPA der Ansicht, dass eine außergewöhnliche gesundheitliche Notlage, 

eine Naturkatastrophe oder ein anderes extremes Ereignis die operativen 

Fähigkeiten von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen wesentlich 

beeinträchtigt und sie daran hindert, Informationen innerhalb der in Artikel 35b 

Absätze 1 bis 3, Artikel 51 Absatz 7, Artikel 254 Absatz 3, Artikel 256 Absatz 1 und 

Artikel 256b Absatz 1 festgesetzten Fristen vorzulegen, 

a) veröffentlichen sie sowie die einschlägigen Aufsichtsbehörden diese 
Information auf ihren jeweiligen Websites; 

b) kann die Kommission diese Fristen im Wege eines im Einklang mit diesem 

Artikel erlassenen delegierten Rechtsakts verlängern. 
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(2) Um gleiche Ausgangsbedingungen in Bezug auf die Anwendung von Absatz 1 zu 

gewährleisten, kann die Kommission für einzelne extreme Ereignisse delegierte 

Rechtsakte erlassen, in denen 

a) der Geltungsbereich der Fristverlängerung unter Berücksichtigung der von 

dem Ereignis betroffenen Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen bestimmt wird, 

b) ausnahmsweise verlängerte Fristen für die Berichterstattung festgesetzt 

werden, die bis zu zehn Wochen länger als die in Artikel 35b Absätze 1 bis 3, 

Artikel 51 Absatz 7, Artikel 254 Absatz 3, Artikel 256 Absatz 1 und 

Artikel 256b Absatz 1 festgesetzten Fristen sein können, und 

c) festgelegt wird, welche der in Artikel 35b Absätze 1 bis 3, Artikel 51 Absatz 7, 

Artikel 254 Absatz 3, Artikel 256 Absatz 1 und Artikel 256b Absatz 1 

genannten Informationen innerhalb dieser verlängerten Fristen zu 

übermitteln sind. 

Hat die EIOPA keine Bewertung gemäß Absatz 1 übermittelt, so holt die 

Kommission gegebenenfalls eine Stellungnahme der EIOPA ein, bevor sie einen 

delegierten Rechtsakt gemäß diesem Artikel erlässt. 

______________________ 

* Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13).“ 
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106. Artikel 305 Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 
107. Artikel 308a wird gestrichen. 

108. Artikel 308b wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 5 bis 8 werden gestrichen. 

b) Absatz 12 erhält folgende Fassung: 

„(12) Unbeschadet des Artikels 100, des Artikels 101 Absatz 3 und des 

Artikels 104 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass bei der Berechnung 

der Untermodule Marktrisikokonzentrationen und Spreadrisiko nach der 

Standardformel für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder 

Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die vor dem 1. Januar 2023 

eingegangen wurden und auf die Landeswährung eines Mitgliedstaats 

lauten und in dieser Währung refinanziert sind, dieselben 

Standardparameter zu verwenden sind wie für derlei Risikopositionen, 

die auf die eigene Landeswährung lauten und in dieser Währung 

refinanziert sind.“ 
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c) Absatz 17 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

 „Ungeachtet des Artikels 218 Absätze 2 und 3 gelten auf Gruppenebene die 

Übergangsbestimmungen gemäß den Absätzen 9 bis 12 und 15 des vorliegenden 

Artikels und den Artikeln 308c, 308d und 308e entsprechend. 

Wendet eine Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppe oder eines ihrer 

Tochterversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen die in Artikel 308c 

genannte Übergangsmaßnahme für die risikofreien Zinssätze oder die in Artikel 308d 

genannte Übergangsmaßnahme für die versicherungstechnischen Rückstellungen an, 

so legt das beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die 

Versicherungsholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft im 

Rahmen ihres in Artikel 256 genannten Berichts über Solvabilität und Finanzlage der 

Gruppe und zusätzlich zu den in Artikel 308c Absatz 4 Buchstabe c und Artikel 308d 

Absatz 5 Buchstabe c genannten Offenlegungen die Quantifizierung der Folgen 

offen, die sich für ihre Finanzlage unter der Annahme ergäben, dass die aus der 

Anwendung dieser Übergangsmaßnahmen resultierenden Eigenmittel tatsächlich 

nicht zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung des beteiligten Unternehmens, 

für das die Solvabilität auf Gruppenebene berechnet wird, bereitgestellt werden 

können. 
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 Macht eine Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppe in wesentlichem 

Umfang von den in den Artikeln 308c und 308d genannten 

Übergangsmaßnahmen derart Gebrauch, dass die tatsächliche Solvabilität der 

Gruppe nicht richtig abgebildet wird, so ist die für die Gruppenaufsicht 

zuständige Behörde selbst dann, wenn die Solvenzkapitalanforderung der 

Gruppe ohne Anwendung dieser Übergangsmaßnahmen erfüllt würde, befugt, 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, was die Möglichkeit einschließt, den aus 

der Anwendung dieser Übergangsmaßnahmen resultierenden 

Eigenmittelbetrag, der zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung der 

Gruppe als anrechnungsfähig angesehen werden kann, zu verringern.“ 

109. Artikel 308c wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Nach dem ... [Datum des Geltungsbeginns dieser Änderungsrichtlinie] dürfen 

die Aufsichtsbehörden eine vorübergehende Anpassung der maßgeblichen 

risikofreien Zinskurve nur in folgenden Fällen genehmigen: 

a) während eines Zeitraums von 18 Monaten vor der Genehmigung fanden 

die Bestimmungen dieser Richtlinie erstmals Anwendung auf das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das die 

Genehmigung beantragt, nachdem es zuvor nach Artikel 4 vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen war; 

b) während eines Zeitraums von sechs Monaten vor der Genehmigung 

wurde dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das die 

Genehmigung beantragt, gestattet, einen Bestand an Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverträgen zu übernehmen, sofern das übertragende 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die vorübergehende 

Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve vor der Übertragung 

auf diesen Vertragsbestand angewandt hat.“ 
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b) Absatz 4 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) im Rahmen des in Artikel 51 Absatz 1b genannten Teils ihres Berichts über 

Solvabilität und Finanzlage, der die Informationen für professionelle 

Marktteilnehmer umfasst, alles Folgende offenlegen müssen: 

i) die Tatsache, dass sie die vorübergehende risikofreie Zinskurve 

anwenden; 

ii) die Quantifizierung der Folgen der Nichtanwendung dieser 

Übergangsmaßnahme für ihre Finanzlage; 

iii) sofern das Unternehmen die Solvenzkapitalanforderung ohne 

Anwendung dieser Übergangsmaßnahme erfüllen würde, die Gründe für 

deren Anwendung; 

iv) eine Bewertung der Abhängigkeit des Unternehmens von dieser 

Übergangsmaßnahme und, falls anwendbar, eine Beschreibung der von 

dem Unternehmen getroffenen oder geplanten Maßnahmen, um die 

Abhängigkeit zu verringern oder abzustellen.“ 
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110. Artikel 308d wird wie folgt geändert: 
a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Nach dem ... [Datum des Geltungsbeginns dieser Änderungsrichtlinie] dürfen 

die Aufsichtsbehörden einen vorübergehenden Abzug bei den 

versicherungstechnischen Rückstellungen nur in folgenden Fällen genehmigen: 

a) während eines Zeitraums von 18 Monaten vor der Genehmigung fanden 

die Bestimmungen dieser Richtlinie erstmals Anwendung auf das 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das die 

Genehmigung beantragt, nachdem es zuvor nach Artikel 4 vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen war; 

b) während eines Zeitraums von sechs Monaten vor der Genehmigung hat 

das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das die 

Genehmigung beantragt, einen Bestand an Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverträgen übernommen, sofern das übertragende 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die vorübergehende 

Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve vor der Übertragung 

auf diesen Vertragsbestand angewandt hat.“ 
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b) Absatz 5 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) im Rahmen des in Artikel 51 Absatz 1b genannten Teils ihres Berichts über 

Solvabilität und Finanzlage, der die Informationen für professionelle 

Marktteilnehmer umfasst, alles Folgende offenlegen müssen: 

i) die Tatsache, dass sie den vorübergehenden Abzug bei den 

versicherungstechnischen Rückstellungen anwenden; 

ii) die Quantifizierung der Folgen der Nichtanwendung dieses 

vorübergehenden Abzugs für ihre Finanzlage; 

iii) sofern das Unternehmen die Solvenzkapitalanforderung ohne 

Anwendung dieses vorübergehenden Abzugs erfüllen würde, die Gründe 

für dessen Anwendung; 

iv) eine Bewertung der Abhängigkeit des Unternehmens von diesem 

vorübergehenden Abzug und, falls anwendbar, eine Beschreibung der 

von dem Unternehmen getroffenen oder geplanten Maßnahmen, um die 

Abhängigkeit zu verringern oder abzustellen.“ 
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111. Artikel 308e Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die die Übergangsmaßnahmen 

nach Artikel 77a Absatz 2, Artikel 111 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 308c oder 

Artikel 308d zur Anwendung bringen, unterrichten die Aufsichtsbehörde, sobald sie 

feststellen, dass die Solvenzkapitalanforderung ohne diese Übergangsmaßnahmen 

demnächst nicht mehr bedeckt sein würde. Die Aufsichtsbehörde verpflichtet das 

betroffene Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die Maßnahmen zu 

treffen, die zur erneuten Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung am Ende des 

Übergangszeitraums notwendig sind.“ 

112. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 308f 

Im Rahmen des in Artikel 51 Absatz 1 genannten Berichts über Solvabilität und 

Finanzlage legen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

gegebenenfalls offen, welche kombinierten Auswirkungen die Nichtanwendung der 

Übergangsmaßnahmen nach Artikel 77a, Artikel 308c und Artikel 308d sowie 

gegebenenfalls Artikel 111 Absatz 1 Unterabsatz 2 auf ihre Finanzlage hat.“ 

▌  
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113. Artikel 309 Absatz 1 Unterabsatz 4 wird gestrichen. 
114. Artikel 311 Absatz 2 wird gestrichen. 

115. Anhang III wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Richtlinie geändert. 

Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 2013/34/EU 

Artikel 19a Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Abweichend von den Absätzen 2 bis 4 und unbeschadet der Absätze 9 und 10 können 

kleine und mittlere Unternehmen nach Absatz 1, kleine und nicht komplexe Institute im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

firmeneigene Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 2 der 

Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, firmeneigene 

Rückversicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 5 der genannten 

Richtlinie sowie kleine und nicht komplexe Unternehmen im Sinne von Artikel 13 

Nummer 10a der genannten Richtlinie ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung auf 

folgende Informationen beschränken: 

a) eine kurze Beschreibung von Geschäftsmodell und Strategie des Unternehmens; 
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b) eine Beschreibung der Unternehmenspolitik hinsichtlich Nachhaltigkeit; 

c) die wichtigsten tatsächlichen oder potenziellen negativen Auswirkungen des 

Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte sowie jegliche Maßnahmen 

zur Ermittlung, Überwachung, Verhinderung, Minderung oder Behebung solcher 

tatsächlichen oder potenziellen negativen Auswirkungen; 

d) die wichtigsten Risiken, denen das Unternehmen im Zusammenhang mit 

Nachhaltigkeitsaspekten ausgesetzt ist, und die Handhabung dieser Risiken durch 

das Unternehmen; 

e) Schlüsselindikatoren, die für die unter den Buchstaben a bis d genannten 

Offenlegungen erforderlich sind. 

Kleine und mittlere Unternehmen, kleine und nicht komplexe Institute, firmeneigene 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sowie kleine und nicht komplexe 

Unternehmen, die von der Ausnahmeregelung gemäß Unterabsatz 1 Gebrauch machen, 

erstatten gemäß den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durch kleine 

und mittlere Unternehmen nach Artikel 29c Bericht.“ 
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Artikel 3 

Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 

In Artikel 31 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Bis zum 31. Dezember 2027 bewertet die Kommission in einem Bericht an das 

Europäische Parlament und den Rat die Funktionsweise dieser Richtlinie und der 

Richtlinie 2009/138/EG zu den nachstehend angeführten Aspekten, insbesondere unter 

Berücksichtigung der aufsichtlichen Behandlung sektorübergreifender Beteiligungen 

nach Branchenvorschriften hinsichtlich gleicher Wettbewerbsbedingungen: 

a) ob die Tatsache, dass es Finanzdienstleistungsunternehmen gibt, die einer 

Finanzaufsicht nach Branchenvorschriften unterliegen, aber in keiner der in 

dieser Richtlinie genannten Finanzbranchen aufgeführt sind, zu ungleichen 

Wettbewerbsbedingungen zwischen Finanzkonglomeraten führt; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=


 

 719 

b) ob alle Finanzkonglomerate die Vorschriften über Eigenkapitalanforderungen, 

einschließlich der in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 342/2014 der 

Kommission* festgelegten Vorschriften, einheitlich umsetzen, und ob diese 

Vorschriften den Finanzkonglomeraten insgesamt vergleichbare quantitative 

Anforderungen auferlegen, unabhängig davon, ob das Finanzkonglomerat 

hauptsächlich im Bankensektor, im Versicherungssektor oder im 

Wertpapierdienstleistungssektor tätig ist; 

c) ob die Aufsichtsverfahren sowie die Zuweisung von Mandaten und 

Durchsetzungsbefugnissen zwischen den Koordinatoren und den sektoralen 

Aufsichtsbehörden, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalanforderungen, 

ausreichend klar und harmonisiert sind, um zu gewährleisten, dass die 

Eigenkapitalanforderungen in der gesamten Union in einheitlicher Weise wirksam 

durchgesetzt werden, unabhängig davon, in welchem Finanzsektor ein 

Finanzkonglomerat hauptsächlich tätig ist; 

d) ob die Nichtermittlung eines Unternehmens, das letztlich für die Einhaltung dieser 

Richtlinie verantwortlich ist, Probleme im Hinblick auf die Gewährleistung 

gleicher Wettbewerbsbedingungen aufwirft. 

______________ 

* Delegierte Verordnung (EU) Nr. 342/2014 der Kommission vom 21. Januar 2014 
zur Ergänzung der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Bedingungen für 
die Anwendung der Methoden zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen 
für Finanzkonglomerate festgelegt werden (ABl. L 100 vom 3.4.2014, S. 1).“ 
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Artikel 4 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 

sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 

Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [24 Monate und 1 Tag nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 5 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 6 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

Anhang III der Richtlinie 2009/138/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt A (Nichtlebensversicherungsunternehmen) wird Nummer 27 gestrichen. 

2. In Abschnitt B (Lebensversicherungsunternehmen) wird Nummer 27 gestrichen. 

3. In Abschnitt C (Rückversicherungsunternehmen) wird Nummer 27 gestrichen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0296
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 
(COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0748),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0433/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 27. 
April 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Dezember 2023 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0271/2023),

                                               
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 121.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 4. Oktober 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P9_TA(2023)0340). 
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P9_TC1-COD(2022)0432 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET 
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 121. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 . 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um mit der Globalisierung, der technologischen Entwicklung und neuen 

Verkaufsformen wie dem Online-Verkauf Schritt zu halten, muss die Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates3 angepasst werden. 

Während im Rahmen der genannten Verordnung davon ausgegangen wird, dass alle 

einschlägigen Akteure in der Lieferkette in der Union niedergelassen sind, hat die 

praktische Erfahrung gezeigt, dass außerhalb der Union niedergelassene 

Wirtschaftsteilnehmer Chemikalien online direkt an die Öffentlichkeit in der Union 

verkaufen. Daher sind die Durchsetzungsbehörden nicht in der Lage, die Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 gegenüber Wirtschaftsteilnehmern durchzusetzen, die nicht in 

der Union niedergelassen sind. Deshalb muss vorgeschrieben werden, dass es einen 

in der Union niedergelassenen Lieferanten gibt, der sicherstellt, dass der betreffende 

Stoff oder das betreffende Gemisch die in der genannten Verordnung festgelegten 

Anforderungen erfüllt, wenn er oder es, auch im Fernabsatz, z. B. über Online-

Marktplätze, in Verkehr gebracht wird. Diese Bestimmung würde zusammen mit 

den Anforderungen der Verordnungen (EU) 2019/10204, (EU) 2022/20655 und 

(EU) 2023/9886 des Europäischen Parlaments und des Rates die Einhaltung und 

Durchsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 verbessern und somit für ein 

hohes Niveau beim Schutz der menschlichen Gesundheit und beim Umweltschutz 

sorgen. Damit ein Verbraucher weder de jure noch de facto zum Importeur wird, 
                                                
3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG 
und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 
vom 31.12.2008, S. 1). 

4 Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). 

5 Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, 
S. 1). 

6 Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
(EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. L 135 vom 23.5.2023, S. 1). 
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wenn er den Stoff oder das Gemisch im Fernabsatz von außerhalb der Union 

ansässigen Wirtschaftsteilnehmern kauft, muss festgelegt werden, dass der Lieferant, 

der sicherstellt, dass der betreffende Stoff oder das betreffende Gemisch die 

Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erfüllt, im Rahmen einer 

gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=


 

 728 

 

(2) Stoffe, die mehr als einen Bestandteil enthalten, sind komplexe Stoffe. Aus 

toxikologischer Sicht unterscheiden sich Stoffe, die mehr als einen Bestandteil 

▌enthalten, nicht von Gemischen, die aus zwei oder mehr Stoffen bestehen. Gemäß 

Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates7 zur Begrenzung von Tierversuchen auf ein Mindestmaß müssen Daten 

über ▌Stoffe, die mehr als einen Bestandteil enthalten, unter denselben 

Bedingungen erzeugt werden wie Daten über jeden anderen Stoff, während Daten 

über einzelne Bestandteile eines Stoffes normalerweise nicht generiert werden 

müssen, es sei denn, einzelne Bestandteile sind auch als solche registrierte Stoffe. 

Liegen Daten zu einzelnen Bestandteilen vor, so sollten ▌Stoffe, die mehr als einen 

Bestandteil enthalten, nach denselben Einstufungsregeln wie Gemische bewertet 

und eingestuft werden▌.  

(3) Wissenschaftliche Daten über bestimmte Stoffe, die mehr als einen aus Pflanzen 

gewonnenen Bestandteil enthalten, zeigen, dass bestimmte Bestandteile für sich 

genommen Gefahreneigenschaften aufweisen können, die in dem Stoff als 

Ganzem möglicherweise nicht zum Tragen kommen. Um Zeit für eine 

wissenschaftliche Bewertung der Frage zu gewinnen, ob Stoffe, die mehr als einen 

aus Pflanzen gewonnenen Bestandteil enthalten, gemäß den Regeln für die 

Einstufung von Stoffen, die mehr als einen Bestandteil enthalten, behandelt 

werden sollten, sollte daher für diese Stoffe eine Ausnahme von bestimmten 

Vorschriften vorgesehen werden. Liegen jedoch keine einschlägigen 

Informationen über den Stoff selbst vor, können Hersteller, Importeure oder 

nachgeschaltete Anwender diese Einstufungsregeln auf ihre aus Pflanzen 

gewonnenen Stoffe anwenden, um das derzeitige Schutzniveau und das bestehende 

bewährte Verfahren aufrechtzuerhalten. Die Kommission sollte die Regeln für die 

Ermittlung und Prüfung der Informationen über Stoffe, die mehr als einen aus 

                                                
7 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. 
L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 
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Pflanzen gewonnenen Bestandteil enthalten, innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung überprüfen und erforderlichenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vorlegen.  

(4) Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Wissenschaft ist es schwierig, die 

endokrinschädlichen Eigenschaften für die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

sowie die persistenten, bioakkumulierbaren und mobilen Eigenschaften eines 

▌Stoffes, der mehr als einen Bestandteil enthält, oder eines Gemisches auf der 

Grundlage der Daten zu diesem Stoff oder Gemisch hinreichend zu bewerten. Daher 

sollten in der Regel die Daten für die einzelnen Stoffe des Gemisches oder für die 

einzelnen Bestandteile des ▌Stoffes, der mehr als einen Bestandteil enthält, als 

Grundlage für die Ermittlung der Gefahreneigenschaften dieser Stoffe, die mehr als 

einen Bestandteil enthalten, bzw. dieser Gemische herangezogen werden. In 

bestimmten Fällen können jedoch auch Daten über diese ▌Stoffe, die mehr als einen 

Bestandteil enthalten, selbst relevant sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

diese Daten endokrinschädliche Eigenschaften für die menschliche Gesundheit und 

die Umwelt sowie persistente, bioakkumulierbare und mobile Eigenschaften belegen 

oder wenn sie die auf den Daten zu den einzelnen Bestandteilen beruhenden 

Schlussfolgerungen untermauern. Daher sollten in diesen Fällen Daten über ▌Stoffe, 

die mehr als einen Bestandteil enthalten, verwendet werden. 
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(5) Um die Rechtssicherheit und die Umsetzung in Bezug auf die Bewertung von 

Gefahreninformationen für Gemische zu verbessern, wenn für das Gemisch selbst 

keine oder unzureichende Prüfdaten vorliegen, sollte die Wechselwirkung zwischen 

der Anwendung der Übertragungsgrundsätze und dem Verfahren zur Ermittlung der 

Beweiskraft unter Verwendung der Beurteilung durch Sachverständige präzisiert 

werden. Durch eine solche Präzisierung sollte sichergestellt werden, dass die 

Ermittlung der Beweiskraft die Anwendung der Übertragungsgrundsätze ergänzt, 

aber nicht ersetzt. Es sollte auch präzisiert werden, dass Hersteller, Importeure und 

nachgeschaltete Anwender – wenn bei der Bewertung eines Gemisches keine 

Übertragungsgrundsätze angewandt werden können – die in Anhang I Teile 3 und 4 

der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 beschriebene Berechnungsmethode oder andere 

Methoden anwenden sollten. Ferner sollte präzisiert werden, anhand welcher 

Kriterien, wenn sie nicht erfüllt sind, bestimmt wird, wann eine Ermittlung der 

Beweiskraft unter Rückgriff auf die Beurteilung durch Sachverständige 

durchzuführen ist.  

(6) Um eine zu hohe Einstufung von Gemischen, die Stoffe enthalten, die ausschließlich 

aufgrund des Vorhandenseins einer Verunreinigung, einer Beimengung oder eines 

einzelnen Bestandteils als gefährlich eingestuft wurden, und von Gemischen, die 

andere Gemische mit solchen Stoffen enthalten, zu verhindern, sollte die Einstufung 

nur dann vorgeschrieben sein, wenn diese Verunreinigung, diese Beimengung oder 

dieser einzelne Bestandteil in dem Gemisch oder im endgültigen Gemisch mit oder 

ab einem bestimmten Konzentrationsgrenzwert gemäß Anhang I der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 enthalten ist. 
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(7) Anhand der Schätzwerte für die akute Toxizität wird vor allem die Einstufung von 

Gemischen, die als akut toxisch eingestufte Stoffe enthalten, als für die menschliche 

Gesundheit akut toxisch bestimmt. Stoffe können auf der Grundlage der oralen, 

dermalen oder inhalativen Exposition nach bestimmten numerischen Kriterien in eine 

von vier Gefahrenkategorien für akute Toxizität eingestuft werden. Die Werte für die 

akute Toxizität werden (als Annäherungswerte) als LD50-Wert (oral, dermal) oder 

LC50-Wert (inhalativ) oder als Schätzwert der akuten Toxizität ausgedrückt. Es ist 

angebracht, die Bedeutung der Schätzwerte für die akute Toxizität zu spezifizieren 

und sie weiter zu präzisieren, um ihre Genauigkeit und Konsistenz zu verbessern. Da 

Schätzwerte für die akute Toxizität Teil der harmonisierten Einstufung und 

Kennzeichnung von als akut toxisch eingestuften Stoffen sind, sollten sie in den 

Vorschlag, die Stellungnahme und die Entscheidung zur harmonisierten Einstufung 

eines Stoffes als akut toxisch aufgenommen werden. Ebenso wie M-Faktoren und 

Konzentrationsgrenzwerte sollten Schätzwerte für die akute Toxizität zusammen mit 

einer Begründung der Europäischen Chemikalienagentur („Agentur“) übermittelt 

werden, damit sie in das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis aufgenommen 

werden.  

(8) Im Allgemeinen sollten Stoffe und Gemische für alle Formen und 

Aggregatzustände eingestuft werden. Rechtfertigen die verfügbaren 

wissenschaftlichen Erkenntnisse eine abweichende Einstufung für eine bestimmte 

Form oder einen bestimmten Aggregatzustand, so sollten Hersteller, Importeure 

und nachgeschaltete Anwender im Selbsteinstufungsverfahren dennoch die 

Möglichkeit haben, einen Stoff oder ein Gemisch je nach Form oder 

Aggregatzustand unterschiedlich einzustufen. Unterliegt ein Stoff jedoch einer 

harmonisierten Einstufung, die nicht auf eine bestimmte Form oder einen 

bestimmten Aggregatzustand beschränkt ist, so sollte diese harmonisierte 

Einstufung für alle seine Formen und Aggregatzustände gelten. Unterliegt ein 

Stoff nur für eine bestimmte Form dieses Stoffes einer harmonisierten Einstufung, 

so sollte klargestellt werden, dass die Einstufung des Stoffes für die anderen 

Formen oder Aggregatzustände weiterhin der Selbsteinstufung unterliegen muss. 
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(9) Die meiste Munition gilt zwar in der Regel als Erzeugnis, in einigen Fällen könnte 

es sich jedoch um einen Stoff oder ein Gemisch handeln. Wenn Munition als Stoff 

oder Gemisch eingestuft wird, sollte sie mit einem Etikett versehen sein, das auf der 

Oberfläche der Verpackung angebracht ist, die den Stoff oder das Gemisch 

unmittelbar enthält (also auf der Innenverpackung)▌. Das Anbringen eines Etiketts 

auf dieser Innenverpackung könnte jedoch zu Sicherheitsproblemen für den 

Anwender führen, da das Etikett das ordnungsgemäße Funktionieren der Munition 

beeinträchtigen und die Schusswaffe beschädigen könnte. Diese Munition sollte 

daher mit einem Etikett versehen werden dürfen, das auf der nächsten 

Verpackungsschicht und nicht auf der Innenverpackung angebracht ist. Darüber 

hinaus könnte gekennzeichnete Munition, die zur Verwendung durch nationale 

Streitkräfte bestimmt ist, in bestimmten Fällen ein unannehmbares Sicherheitsrisiko 

für die Munition oder für das militärische oder zivile Personal darstellen, wenn keine 

ausreichende Tarnung sichergestellt werden kann. In solchen Fällen ist es notwendig, 

eine Ausnahme von den Kennzeichnungsvorschriften vorzusehen und alternative 

Wege zur Übermittlung der Gefahreneigenschaften zuzulassen.  
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(10) Für mehr Klarheit sollten alle ergänzenden Kennzeichnungsvorschriften in einem 

Artikel zusammengefasst werden. 

(11) Anhang II Teil 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält Vorschriften für 

zusätzliche Gefahrenhinweise, die auf dem Kennzeichnungsetikett bestimmter in 

Teil 2 des genannten Anhangs aufgeführter Gemische anzubringen sind. Da diese 

Angaben in bestimmten Fällen wichtige zusätzliche Informationen liefern, sollten sie 

auf alle in Anhang II Teil 2 genannten Gemische angewandt werden, unabhängig 

davon, ob sie eingestuft sind und ob sie einen eingestuften Stoff enthalten. 
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(12) Um die Durchsetzbarkeit der den Lieferanten auferlegten Verpflichtung zu erhöhen, 

ihre Kennzeichnungen nach einer Änderung der Einstufung oder Kennzeichnung 

ihres Stoffes oder Gemisches zu aktualisieren, sollte eine Frist für die Erfüllung 

dieser Verpflichtung festgelegt werden. Eine ähnliche Verpflichtung der Registranten 

ist in der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1435 der Kommission8 festgelegt. 

Wenn die neue Gefahrenklasse zusätzlich zu einer bestehenden Gefahrenklasse 

besteht oder eine strengere Gefahrenklasse oder -kategorie darstellt oder wenn 

gemäß Artikel 25 neue ergänzende Kennzeichnungselemente erforderlich sind, sollte 

die Frist für einen Lieferanten für die Aktualisierung der 

Kennzeichnungsinformationen im Fall einer Anpassung der Einstufung entsprechend 

dem Ergebnis einer neuen Bewertung auf sechs Monate ab dem Datum festgesetzt 

werden, an dem die Ergebnisse einer neuen Bewertung der Einstufung des 

betreffenden Stoffes oder Gemisches von diesem Lieferanten erhalten oder ihm 

mitgeteilt wurden. Wird eine Einstufung auf eine weniger schwere Gefahrenklasse 

oder -kategorie geändert, ohne dass dies eine Einstufung in eine zusätzliche 

Gefahrenklasse oder neue ergänzende Kennzeichnungsanforderungen nach sich 

zieht, so sollte die Frist für die Aktualisierung der Kennzeichnung weiterhin 

18 Monate ab dem Datum betragen, an dem die Ergebnisse einer neuen Bewertung 

der Einstufung des betreffenden Stoffes oder Gemisches von diesem Lieferanten 

erhalten oder ihm mitgeteilt wurden. Damit die Ergebnisse der überprüften 

Einstufungen von Stoffen und Gemischen in der gesamten Lieferkette bekannt 

gemacht werden, sollten die Lieferanten zusammenarbeiten, um den gesamten 

Zeitaufwand für die Durchführung der erforderlichen Änderungen der 

Einstufung, Kennzeichnung oder Verpackung zu verkürzen. 

(13) Ferner sollte präzisiert werden, dass im Fall einer harmonisierten Einstufung und 

Kennzeichnung die Fristen für die Aktualisierung der Kennzeichnungsinformationen 

auf den Geltungsbeginn der Bestimmungen über die neue oder geänderte Einstufung 

und Kennzeichnung des betreffenden Stoffes festgesetzt werden sollten, der in der 

                                                
8 Durchführungsverordnung (EU) 2020/1435 der Kommission vom 9. Oktober 2020 

über die den Registranten auferlegten Pflichten zur Aktualisierung ihrer 
Registrierungen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (ABl. L 331 vom 12.10.2020, S. 24). 
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Regel 18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen liegt. Gleiches gilt für 

Änderungen, die durch andere delegierte Rechtsakte ausgelöst werden, die zur 

Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt erlassen wurden, 

beispielsweise infolge der Umsetzung neuer oder geänderter Bestimmungen des 

Global Harmonisierten Systems der Vereinten Nationen für die Einstufung und 

Kennzeichnung von Chemikalien (GHS). 
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(14) Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sieht die Verwendung von Faltetiketten nur 

dann vor, wenn die allgemeinen Vorschriften für die Anbringung von Etiketten 

aufgrund der Gestalt oder Form der Verpackung oder ihrer geringen Größe nicht 

eingehalten werden können▌. Aufgrund der Fortschritte bei den 

Kennzeichnungstechnologien sollte den Lieferanten mehr Flexibilität eingeräumt 

werden, indem die Möglichkeit vorgesehen wird, regelmäßig Faltetiketten zu 

verwenden. Es sollte daher zugelassen werden, dass die Etiketten in Form von 

Faltetiketten ausgeführt werden, wobei die allgemeinen Vorschriften für die 

Anbringung und Formatierung eingehalten werden müssen, damit sie gut lesbar 

sind, und besondere Anforderungen an den Inhalt der Vorder-, Innen- und 

Rückseiten gelten. 

(15) Um ein hohes Niveau beim Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 

sicherzustellen, ist es notwendig, dass die Kennzeichnung von Stoffen und 

Gemischen lesbar ist. Daher sollten Mindestanforderungen für wichtige 

Parameter wie Schriftgröße, Abstände und Farben festgelegt werden. In Bezug auf 

die Nuancen dieser Farben sollte jedoch eine flexible Herangehensweise verfolgt 

werden, um die Bemühungen um eine Kreislaufwirtschaft im Wege der 

Verwendung von recycelten Materialien für Verpackungsmaterial nicht zu 

behindern. 
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(16) Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 muss an die technologischen und 

gesellschaftlichen Veränderungen im Bereich der Digitalisierung angepasst und auf 

künftige Entwicklungen vorbereitet werden. Durch die digitale Kennzeichnung 

könnte die Effizienz der Gefahrenkommunikation verbessert werden, insbesondere 

für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit Sehbehinderungen 

und für Personen, die die Landessprache eines Mitgliedstaats nicht beherrschen. 

Daher ist es notwendig, eine freiwillige digitale Kennzeichnung vorzusehen und 

technische Anforderungen ▌festzulegen, die der Lieferant, der einen Datenträger 

anbringt, der mit einem solchen Etikett verknüpft ist, erfüllen muss. Durch diese 

technischen Anforderungen an das digitale Etikett sollte jedoch nicht die 

Verantwortung der Lieferanten geschmälert werden, dafür zu sorgen, dass die 

Kennzeichnungsanforderungen beim Inverkehrbringen eines Stoffes oder 

Gemisches erfüllt werden. Um mit der Digitalisierung Schritt zu halten, sollte 

zugelassen werden, dass bestimmte in dieser Verordnung vorgeschriebene 

Kennzeichnungselemente nur in digitaler Form bereitgestellt werden▌. Diese 

Möglichkeit sollte nur für Informationen bestehen, die für die Sicherheit des 

Anwenders oder den Schutz der Umwelt nicht von entscheidender Bedeutung sind, 

wobei die in anderen Rechtsvorschriften der Union festgelegten 

Kennzeichnungsanforderungen oder Möglichkeiten der digitalen Kennzeichnung 

nicht berührt werden sollten, und es sollte dem Erfordernis eines hohen Niveaus 

beim Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt Rechnung getragen 

werden.  

(17) Um die Kennzeichnungselemente, bei denen die Bereitstellung ausschließlich in 

digitaler Form zulässig ist, an die Entwicklungen des GHS anzupassen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) delegierte Rechtsakte zu erlassen, 

um die Liste der Kennzeichnungselemente, die ausschließlich auf einem digitalen 

Etikett angegeben werden dürfen, zu ändern, sofern das GHS nicht vorschreibt, 

dass diese Kennzeichnungselemente auf dem physischen Etikett anzugeben sind, 

und unter Berücksichtigung des Maßes der digitalen Kompetenzen aller 

Bevölkerungsgruppen in der Union, der gesellschaftlichen Bedürfnisse und eines 

hohen Niveaus beim Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. 
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(18) Damit die Anpassung an technologische Veränderungen und Entwicklungen im 

Bereich der Digitalisierung vorgenommen werden kann, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu erlassen, in denen sie die in der 

vorliegenden Verordnung vorgesehenen technischen Anforderungen für die digitale 

Kennzeichnung weiter festlegt. 

(19) Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält derzeit keine spezifischen Vorschriften 

für die Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen oder Gemischen, die über 

Nachfüllstationen an die Öffentlichkeit und an gewerbliche Anwender abgegeben 

werden. Angesichts der zunehmenden Tendenz, Produkte einschließlich bestimmter 

Chemikalien wie Reinigungsmittel unverpackt zu verkaufen, um Abfälle zu 

verringern und nachhaltigere Verkaufsformen zu erleichtern, ist es angezeigt, 

spezifische Vorschriften und Bedingungen für diese Art von Verkäufen festzulegen 

und eine Liste von Gefahrenklassen und -kategorien zu erstellen, bei denen der 

Verkauf von Stoffen oder Gemischen, die die Kriterien für die Einstufung in diese 

Gefahrenklassen und -kategorien erfüllen, an Nachfüllstationen verboten ist, um die 

Sicherheit und den Schutz der menschlichen Gesundheit zu gewährleisten. Es sollten 

Maßnahmen zur Risikominderung getroffen werden, damit das Nachfüllen sicher 

durchgeführt werden kann, indem beispielsweise Überfüllung, Kontamination und 

insbesondere unkontrollierte Zugriffe auf die Nachfüllstation durch Kinder 

verhindert und Reaktionen zwischen Stoffen und Gemischen, die an der 

Nachfüllstation abgegeben werden, oder mit Rückständen in nachgefüllten 

Verpackungen abgewendet werden. 

(20) Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält keine Vorschriften für die 

Kennzeichnung von Chemikalien, die unverpackt an die Öffentlichkeit abgegeben 

werden, mit Ausnahme von frisch angerührtem Zement und Beton in nassem 

Zustand. Um die Rechtsklarheit zu verbessern und sicherzustellen, dass die Bürger 

besser geschützt sind, sollten Kennzeichnungselemente für bestimmte Chemikalien 

vorgesehen werden, z. B. Kraftstoffe, AdBlue und für den Auftrag auf 

Windschutzscheiben bestimmte Flüssigkeiten, die an Tankstellen abgegeben werden 

und dazu bestimmt sind, in Behälter gepumpt zu werden, aus denen sie 

normalerweise nicht entfernt werden sollen. Aus demselben Grund muss bei der 
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Abfüllung von Fahrzeugkraftstoffen in tragbare Behälter sichergestellt werden, 

dass dem Nutzer Kennzeichnungsinformationen zur Verfügung stehen. 

(21) Da die mit der Delegierten Verordnung (EU) 2023/707 der Kommission9 

eingeführten neuen Gefahrenklassen und -kriterien eine harmonisierte Einstufung 

und Kennzeichnung von Stoffen ermöglichen, die in Bezug auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt besonders besorgniserregend sind, sollten sie in der 

Regel einer harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung unterliegen und in die 

Liste der Gefahrenklassen aufgenommen werden, die Sensibilisierung der 

Atemwege, Keimzellmutagenität, Karzinogenität und Reproduktionstoxizität 

umfassen. Eine Unterkategorisierung der Gefahrenklasse für die Sensibilisierung der 

Atemwege in die Unterkategorie 1A oder 1B sollte durchgeführt werden, wenn 

ausreichende Informationen für die Einstufung in diese Gefahrenunterkategorien 

vorliegen, um eine zu hohe oder zu niedrige Einstufung zu verhindern. Angesichts 

der raschen Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und des 

langjährigen Fachwissens der Agentur und der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) einerseits und der begrenzten 

Ressourcen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für die Ausarbeitung 

harmonisierter Einstufungsvorschläge andererseits sollte die Kommission das Recht 

haben, die Agentur und die Behörde aufzufordern, einen Vorschlag für eine 

harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung auszuarbeiten.  

(22) Vorschläge für die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung müssen nicht 

unbedingt auf einzelne Stoffe beschränkt sein und könnten eine Gruppe ähnlicher 

Stoffe abdecken, wenn diese Ähnlichkeit auf der Grundlage einer 

wissenschaftlichen Begründung eine ähnliche Einstufung aller Stoffe in der Gruppe 

ermöglicht. Das Verfahren für die Einstufung in eine Gruppe sollte 

wissenschaftlich fundiert, kohärent und für alle Beteiligten transparent sein. 

Zweck einer solchen Gruppierung ist es, die Belastung der Hersteller, Importeure 

oder nachgeschalteten Anwender, der Agentur und der Kommission im Rahmen des 

Verfahrens zur Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen zu 

verringern. Außerdem müssen so Stoffe nicht geprüft werden, wenn ähnliche Stoffe 

                                                
9 Delegierte Verordnung (EU) 2023/707 der Kommission vom 19. Dezember 2022 zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Bezug auf die Gefahrenklassen 
und die Kriterien für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen (ABl. L 93 vom 31.3.2023, S. 7). 
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als Gruppe eingestuft werden können. Sofern es wissenschaftlich begründet und 

möglich ist, sollten bei Vorschlägen für eine Einstufung Gruppen von Stoffen 

Vorrang vor einzelnen Stoffen erhalten. Im Fall eines Vorschlags für die 

harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung einer Gruppe von Stoffen sollten 

diese Stoffe auf der Grundlage einer eindeutigen wissenschaftlichen Begründung 

zusammengefasst werden, wobei berücksichtigt werden sollte, wie die verfügbaren 

Informationen die Gruppierung von Stoffen untermauern und eine zuverlässige 

Prognose der Eigenschaften anderer Stoffe derselben Gruppe zulassen. 
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(23) Um die Transparenz und Vorhersehbarkeit der der Agentur vorgelegten Vorschläge 

zu erhöhen, sollten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, Hersteller, 

Importeure oder nachgeschaltete Anwender verpflichtet werden, der Agentur ihre 

Absicht mitzuteilen, einen Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung und 

Kennzeichnung vorzulegen, während die Kommission verpflichtet sein sollte, die 

Agentur über ihr an die Agentur oder die Behörde gerichtetes Ersuchen, einen 

solchen Vorschlag auszuarbeiten, zu unterrichten. Darüber hinaus sollte die Agentur 

verpflichtet werden, Informationen über eine solche Absicht oder ein solches 

Ersuchen zu veröffentlichen und die Informationen über den vorgelegten Vorschlag 

in jeder Phase des Verfahrens für die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung 

von Stoffen zu aktualisieren. Aus demselben Grund sollte eine zuständige Behörde, 

die von einem Hersteller, Importeur oder nachgeschalteten Anwender einen 

Vorschlag für die Überarbeitung einer harmonisierten Einstufung und 

Kennzeichnung erhält, verpflichtet sein, ihre Entscheidung über die Annahme oder 

Ablehnung des Vorschlags der Agentur mitzuteilen, die diese Informationen an die 

anderen zuständigen Behörden weiterleiten sollte. Die Kommission sollte 

unverzüglich und vorzugsweise vor dem Ende des Kalenderjahres, das auf das 

Jahr folgt, in dem die Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung 

veröffentlicht wurde, delegierte Rechtsakte erlassen.  

(24) Die Kriterien für die Aufnahme von Stoffen in die Kandidatenliste gemäß Artikel 59 

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 entsprechen denen bestimmter 

Gefahrenklassen und -kategorien in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

Da für die Aufnahme in die Kandidatenliste hohe Anforderungen an die Nachweise 

gestellt werden, sollten die derzeit in dieser Liste aufgeführten Stoffe in Anhang VI 

Teil 3 Tabelle 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgenommen werden. Stoffe, 

die in der Kandidatenliste als Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften 

aufgeführt sind, sollten in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 als „endokrine Disruptoren der Kategorie 1 mit Wirkung auf die 

menschliche Gesundheit“ oder als „endokrine Disruptoren der Kategorie 1 mit 

Wirkung auf die Umwelt“ aufgenommen werden. 
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(25) Da die Kriterien für die Einstufung von Stoffen als endokriner Disruptor mit 

Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt in Anhang II 

Abschnitte 3.6.5 und 3.8.2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10 und in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 

Kommission11 und für die Einstufung als endokriner Disruptor mit Wirkung auf die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt in Anhang I der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 gleichwertig sind, sollten Stoffe, die die Kriterien für endokrine 

Disruptoren gemäß der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission12 und der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission erfüllen, in Anhang VI 

Teil 3 Tabelle 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als „endokrine Disruptoren der 

Kategorie 1 mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit“ oder als „endokrine 

Disruptoren der Kategorie 1 mit Wirkung auf die Umwelt“ aufgenommen werden.  

(26) Da in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 528/201213 zur 

Ermittlung der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen und der sehr 

persistenten und sehr bioakkumulierbaren Eigenschaften von Wirkstoffen auf die 

Kriterien für die Identifizierung persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer 

Stoffe sowie sehr persistenter und sehr bioakkumulierbarer Stoffe gemäß 

Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Bezug genommen wird und diese 

Kriterien denen in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gleichwertig sind, 

sollten die Wirkstoffe, die die Kriterien für die Einstufung als persistent, 

bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 und gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) 

                                                
10 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 
vom 24.11.2009, S. 1). 

11 Delegierte Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission vom 4. September 2017 zur 
Festlegung wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung endokrinschädigender 
Eigenschaften gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 301 vom 17.11.2017, S. 1). 

12 Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission vom 19. April 2018 zur Änderung von 
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durch die Festlegung 
wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung endokrinschädlicher Eigenschaften 
(ABl. L 101 vom 20.4.2018, S. 33). 

13 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von 
Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1). 
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Nr. 1907/2006 erfüllen, in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 aufgenommen werden. Da die in Anhang II Abschnitte 3.7.2 und 

3.7.3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgeführten persistenten, 

bioakkumulierbaren und toxischen und sehr persistenten und sehr 

bioakkumulierbaren Eigenschaften denen in Anhang I der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 gleichwertig sind, sollten die Wirkstoffe, die die Kriterien für die 

Einstufung als persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr 

bioakkumulierbar gemäß den Kriterien in Anhang II Abschnitte 3.7.2 und 3.7.3 der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllen, in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgenommen werden.  
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(27) Da die in den Erwägungsgründen 20, 21 und 22 genannten Stoffe bereits von der 

Behörde oder der Agentur bewertet wurden und die Kommission sie entweder bereits 

bewertet und über sie beschlossen hat oder derzeit damit befasst ist, sollten sie im 

Wege eines delegierten Rechtsakts ohne vorherige Konsultation der Agentur gemäß 

Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Anhang VI Teil 3 

Tabelle 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgenommen werden. 

(28) Damit sich die laufenden Tätigkeiten der Behörden im Rahmen der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, der Verordnung (EG) 

Nr. 1107/2009 und der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 nicht überschneiden, sollte 

die Kommission außerdem innerhalb einer angemessenen Frist delegierte 

Rechtsakte für Stoffe erlassen, die in die Kandidatenliste gemäß Artikel 59 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgenommen werden sollen, für Stoffe, für die 

gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eine 

Genehmigung oder die Erneuerung der Genehmigung beantragt wurde, für Stoffe, 

für die die bewertende zuständige Behörde im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 528/2012 der Agentur den Entwurf des Bewertungsberichts über die 

Genehmigung oder die Erneuerung der Genehmigung übermittelt hat oder für 

Stoffe, für die der Antrag für die Zwecke der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates14 gestellt und die Bewertung durch den Mitgliedstaat 

gemäß der genannten Richtlinie bis zum 1. September 2013 abgeschlossen, aber vor 

diesem Datum keine Entscheidung über die Genehmigung getroffen wurde, oder 

für Stoffe, für die die Agentur der Kommission eine Stellungnahme gemäß 

Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 übermittelt hat, 

in der sie zu dem Schluss gelangt ist, dass die Stoffe diese Kriterien erfüllen. 

Zudem sollten, damit neue Dossiers oder laufende Dossiers, die sich noch in einer 

frühen Bewertungsphase befinden, ein Dossier für die harmonisierte Einstufung 

und Kennzeichnung enthalten, die Übergangsbestimmungen für einen begrenzten 

Zeitraum gelten. 

                                                
14 Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 

1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (ABl. L 123 vom 24.4.1998, 
S. 1). 
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(29) Hersteller und Importeure melden häufig unterschiedliche Informationen für 

denselben Stoff, der in das Verzeichnis der Agentur für die Einstufung und 

Kennzeichnung aufgenommen werden soll. In einigen Fällen sind solche 

Abweichungen auf unterschiedliche Verunreinigungen, Aggregatzustände oder 

andere Differenzierungen zurückzuführen und können gerechtfertigt sein. In anderen 

Fällen sind die Abweichungen auf Unterschiede bei den für die Einstufung 

verwendeten Daten oder auf Meinungsverschiedenheiten zwischen den Anmeldern 

oder Registranten im Fall der gemeinsamen Vorlage von Daten gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder auf veraltete Einstufungseinträge 

zurückzuführen. Infolgedessen enthält das Einstufungs- und 

Kennzeichnungsverzeichnis unterschiedliche Einstufungen, was die Wirksamkeit des 

Verzeichnisses als Instrument der Gefahrensammlung und -kommunikation 

schmälert und zu falschen Einstufungen führt, wodurch letztlich die Fähigkeit 

beeinträchtigt wird, mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 die Gesundheit des 

Menschen und die Umwelt zu schützen. Daher sollten die Anmelder verpflichtet 

werden, der Agentur auf der Grundlage der vorhandenen Daten, die für die 

Einstufung verwendet wurden, Gründe für Abweichungen von der strengsten 

Einstufung oder für die Einführung einer strengeren Einstufung je Gefahrenklasse für 

denselben Stoff vorzulegen. Um Abweichungen zwischen neueren und veralteten 

Einstufungen zu beseitigen, sollten die Anmelder verpflichtet werden, ihre 

Meldungen innerhalb von sechs Monaten nach der Entscheidung über eine Änderung 

der Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes gemäß einer Überprüfung nach 

Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu aktualisieren. Darüber 

hinaus sollte die Agentur die Möglichkeit haben, vom Anmelder die Berichtigung 

eines unvollständigen, unrichtigen oder veralteten Eintrags und eine 

entsprechende Meldung an die Agentur zu verlangen. 
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(30) Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält spezifische Vorschriften für 

Verpackungen, die mit kindergesicherten Verpackungen und einem tastbaren 

Gefahrenhinweis ausgestattet werden sollten. Es ist wichtig, mit diesen 

Bestimmungen ein hohes Niveau beim Schutz der menschlichen Gesundheit 

sicherzustellen. Die Kommission sollte daher innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung bewerten, ob diese Bestimmungen wirksam sind 

und ob die Bestimmungen auf andere Gefahrenklassen und insbesondere die 

Anforderungen bezüglich kindergesicherter Verschlüsse auf Augenschädigung der 

Kategorie 1 ausgeweitet werden müssen, sowie die gemäß Artikel 53a Absatz 4 der 

genannten Verordnung eingesetzte Sachverständigengruppe konsultieren. Wird 

ein solches Erfordernis festgestellt, so sollte die Kommission so bald wie möglich 

einen delegierten Rechtsakt zur Änderung von Anhang II der genannten 

Verordnung erlassen. 

(31) Um die Transparenz der Meldungen zu erhöhen und den Anmeldern die Erfüllung 

der Verpflichtung zu erleichtern, für denselben Stoff zu einem vereinbarten 

Meldungseintrag zu gelangen, sollten alle Informationen, die dem Einstufungs- und 

Kennzeichnungsverzeichnis der Agentur übermittelt wurden, kostenlos öffentlich 

zugänglich gemacht werden. Unbeschadet des Schutzes geschäftlicher Interessen 

sollten diese Informationen auch die Identität der Anmelder umfassen, da die 

Einigung auf einen Eintrag in das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis 

erleichtert würde, wenn der Ansprechpartner bekannt ist. Bei Meldungen einer 

Gruppe von Herstellern oder Importeuren sollte es ausreichen, die Identität des 

Anmelders, der die Informationen im Namen der anderen Mitglieder der Gruppe 

übermittelt hat, öffentlich zugänglich zu machen. Die Agentur sollte die 

Bedingungen festlegen, unter denen Anmelder einen Antrag auf vertrauliche 

Behandlung stellen können, und sie im Verzeichnis ausweisen. Sie sollte 

angemessene Maßnahmen ergreifen, um unzulässige Anträge auf vertrauliche 

Behandlung zu unterbinden und aufzudecken und zu diesem Zweck insbesondere 

IT-Screenings und Stichprobenkontrollen durchführen.  
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(32) Gemäß Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 müssen benannte 

Stellen in den Mitgliedstaaten relevante Informationen über die gesundheitliche 

Notversorgung erhalten, die von Importeuren und nachgeschalteten Anwendern, die 

Gemische in Verkehr bringen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen oder physischen 

Wirkungen gefährlich sind, übermittelt werden. Händler sind nicht verpflichtet, 

solche Informationen vorzulegen. In bestimmten Fällen, in denen ein 

grenzübergreifender Vertrieb von einem Mitgliedstaat in einen anderen erfolgt oder 

Händler Gemische umbenennen oder neu kennzeichnen, führt das Fehlen einer 

solchen Mitteilungspflicht zu einem Informationsverlust für die benannten Stellen, 

durch den sie an einer angemessenen gesundheitlichen Notversorgung gehindert 

werden können. Um hier Abhilfe zu schaffen, sollte auch für Händler, die gefährliche 

Gemische in anderen Mitgliedstaaten weitervertreiben oder gefährliche Gemische 

umbenennen oder neu kennzeichnen, eine Verpflichtung zur Übermittlung von 

Informationen im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Notversorgung 

eingeführt werden. 

(33) Gemäß Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 müssen den 

benannten Stellen alle verfügbaren, für eine angemessene gesundheitliche 

Notversorgung erforderlichen Informationen vorliegen. Die Agentur hat bereits ein 

Portal zur Benachrichtigung von Giftnotrufzentralen auf Unionsebene eingerichtet 

und betreibt es; außerdem hat sie eine Datenbank mit Informationen über 

gesundheitliche Notversorgung aufgebaut und entwickelt und pflegt sie, um einige 

Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der genannten Verordnung zu unterstützen. Daher 

wäre die Agentur in der Lage, diese Informationen entgegenzunehmen. Um den 

Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten zu verringern und Größenvorteile zu 

nutzen, sollte die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 die Möglichkeit vorsehen, die 

Agentur als Stelle zu benennen, die für die Entgegennahme der relevanten 

Informationen zuständig ist, falls ein Mitgliedstaat dies wünscht.  
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(34) Zusätzlich zu den ▌Mitgliedstaaten ▌sollte die Kommission oder die Agentur in der 

Lage sein, anhand statistischer Informationen im Zusammenhang mit 

gesundheitlicher Notversorgung den Bedarf an verbesserten 

Risikomanagementmaßnahmen zu ermitteln. Dies würde Informationen über die 

Verwendungen von Stoffen, die im Rahmen einer Registrierung gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingereicht werden, sinnvoll ergänzen und 

gleichzeitig eine bessere Priorisierung von Stoffen ermöglichen, die einer 

harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 unterliegen, und in die Risikomanagementprozesse gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und möglicherweise anderen Rechtsakten der 

Union einfließen. 

(35) In der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist die Werbung für gefährliche Stoffe und 

Gemische allgemein geregelt und vorgesehen, dass in der Werbung für einen als 

gefährlich eingestuften Stoff die betreffenden Gefahrenklassen oder 

Gefahrenkategorien angegeben werden und in der Werbung für ein als gefährlich 

eingestuftes Gemisch oder ein Gemisch, das einen eingestuften Stoff enthält, die auf 

dem Kennzeichnungsetikett vermerkten Gefahrenarten angegeben werden, wenn 

diese Werbung den Abschluss eines Kaufvertrags ohne vorherigen Blick auf das 

Kennzeichnungsetikett ermöglicht. Diese Verpflichtung sollte geändert werden, 

damit die Werbung für gefährliche Stoffe und Gemische die für die Sicherheit und 

den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt wichtigsten 

Informationen enthält. Daher sollte die Werbung das Gefahrenpiktogramm, das 

Signalwort, ▌die Gefahrenhinweise und ergänzende EUH-Hinweise enthalten, 

wobei für nicht visuelle Werbung Ausnahmen vorgesehen sein sollten. Die 

Gefahrenkategorie sollte nicht angegeben werden, da sie aus dem Gefahrenhinweis 

hervorgeht. 
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(36) Damit für eine ordnungsgemäße Vermittlung von Informationen über die 

Gefahren und die sichere Verwendung von Chemikalien an die Verbraucher und 

für die Kohärenz mit den gemäß dieser Verordnung auf den Etiketten zulässigen 

Hinweisen und Aussagen in Bezug auf diese Informationen gesorgt ist, sollte 

klargestellt werden, dass Werbung für einen Stoff oder ein Gemisch, der bzw. das 

als gefährlich eingestuft wurde, keine Angaben wie „ungiftig“, „unschädlich“, 

„umweltfreundlich“, „ökologisch“ oder sonstigen Hinweise enthalten sollte, aus 

denen hervorgeht, dass von dem Stoff oder dem Gemisch keine Gefahr ausgeht, 

und keine anderen Hinweise, die nicht mit der Einstufung des Stoffes oder 

Gemisches im Einklang stehen. Zusammen mit anderen Bestimmungen des 

Unionsrechts würde mit diesem Ansatz sichergestellt, dass Verbraucher fundierte 

Kaufentscheidungen treffen können, die auf klaren, zuverlässigen und nicht 

irreführenden Informationen über gefährliche Stoffe und Gemische beruhen. 

(37) Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bezieht sich nicht ausdrücklich auf Angebote 

im Allgemeinen oder auf Fernabsatzangebote im Besonderen. Folglich werden 

spezifische Probleme, die sich aus Fernverkäufen wie Online-Verkäufen ergeben, 

nicht behandelt. Während Werbung in einer Angeboten vorausgehenden Phase 

angesiedelt wird und insbesondere als Information zur Absatzförderung für ein 

Produkt oder eine Dienstleistung – unabhängig davon, ob sie gegen Entgelt erfolgt – 

gilt, werden Angebote als Aufforderungen zum Abschluss eines Kaufvertrags 

verstanden. Diese Differenzierung sollte die Maßgabe rechtfertigen, dass bei 

Angeboten mehr Gefahreninformationen angegeben werden als bei Werbung. Um 

mit der technologischen Entwicklung und den neuen Verkaufsformen Schritt zu 

halten, muss vorgeschrieben werden, dass die Kennzeichnungselemente bei 

Fernverkäufen, auch über Online-Marktplätze, angegeben werden, wobei in 

diesen Fällen die in Artikel 31 der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen 

Parlaments und des Rates15 für Anbieter von Online-Marktplätzen festgelegten 

Verpflichtungen zur Konformität durch Technikgestaltung Anwendung finden. Die 

Durchsetzung dieser Verpflichtungen unterliegt den Bestimmungen des Kapitels IV 

                                                
15 Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, 
S. 1). 
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(38) Neben der Bereitstellung technischer und wissenschaftlicher Instrumente für die 

Branche, die der Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dienen, sollte die 

Agentur auch den zuständigen Behörden solche Instrumente, z. B. Datenbanken, zur 

Verfügung stellen, um die Umsetzung zu fördern. In der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 sollte der Zuständigkeitsbereich der Agentur in dieser Hinsicht 

genauer festgelegt werden. Darüber hinaus sollte die Agentur, wenn sie als Stelle 

fungiert, die von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats zum Zwecke der 

Entgegennahme von Informationen für die gesundheitliche Notversorgung benannt 

wurde, der zuständigen nationalen benannten Stelle dieses Mitgliedstaats Zugang zu 

diesen Informationen gewähren. 

(39) Nach Konsultation der Sachverständigengruppe der Kommission aus den für die 

Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008 zuständigen Behörden 

passt die Kommission die Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 regelmäßig 

an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt an. Gemäß Artikel 53c der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erlässt die Kommission für jede ihr übertragene 

Befugnis einen gesonderten delegierten Rechtsakt. Bei der Änderung verschiedener 

Teile von Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, die unterschiedlichen 

Befugnisübertragungen unterliegen, ist es schwierig, diese Bestimmung anzuwenden. 

Insbesondere im Falle der gleichzeitigen Aufnahme neuer Anmerkungen in 

Anhang VI Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Bezug auf neue Einträge in 

Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und der Aufnahme 

neuer Einträge in denselben Anhang führt der Erlass gesonderter delegierter 

Rechtsakte zu einer künstlichen Trennung von dem Wesen nach 

zusammenhängenden Bestimmungen und beeinträchtigt dadurch die Kohärenz, da 

gleichzeitig zwei verschiedene, aber zusammenhängende delegierte Rechtsakte 

erlassen werden müssen. In solchen Fällen sollte es möglich sein, einen einzigen 

delegierten Rechtsakt für verschiedene übertragene Befugnisse zu erlassen.  
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(40) Gemäß der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates16 

müssen Tierversuche mit dem Ziel ersetzt, vermindert oder verbessert werden, dass 

der Einsatz von Tieren zu Versuchszwecken so bald wie wissenschaftlich möglich 

eingestellt wird. Die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sollte nach 

Möglichkeit auf die Förderung und Anwendung alternativer Ansätze und 

insbesondere von Testmethoden ohne Rückgriff auf Tiere abzielen, die für die 

Bewertung der Einstufung von Chemikalien in Bezug auf Gesundheit und Umwelt 

geeignet sind. Um den Übergang zu Testmethoden, bei denen keine Tiere zum 

Einsatz kommen, zu beschleunigen und letztlich Tierversuche vollständig zu ersetzen 

sowie die Bewertung chemischer Gefahren effizienter zu gestalten, sollten 

Innovationen im Bereich der Testmethoden ohne den Rückgriff auf Tiere gefördert, 

überwacht und regelmäßig bewertet werden. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten ▌ sollten zusammenarbeiten, um die Anpassung der Kriterien an 

alternative Ansätze und insbesondere an Testmethoden ohne Rückgriff auf Tiere 

im GHS zu fördern, und diese Kriterien anschließend unverzüglich in die 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufnehmen.  

(41) In Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sind harmonisierte 

Informationen für die gesundheitliche Notversorgung und für vorbeugende 

Maßnahmen vorgesehen, die benannten Stellen zu übermitteln sind, und es werden 

die allgemeinen Anforderungen, die in einer Mitteilung nötigen Informationen, das 

Mitteilungsformat und bestimmte Standardrezepturen festgelegt. Um 

Rechtssicherheit und Klarheit in Bezug auf die Möglichkeit der Übermittlung von 

Informationen zu standardisierten Gemischen und Kraftstoffen im Zusammenhang 

mit Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu schaffen, sollte in der 

genannten Verordnung der Begriff „Zusammensetzung, die einer Standardrezeptur 

entspricht“, definiert, die Verpflichtung zur Angabe des Namens und der 

Produktbeschreibung der Standardrezeptur in der Mitteilung und des Kraftstoffs 

eingeführt und die Möglichkeit vorgesehen werden, Informationen über Bestandteile 

zu übermitteln, auch wenn sie in bestimmten Fällen nicht immer vorhanden sind.  

                                                
16 Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten 
Tiere (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33). 
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(42) Um mehr Rechtssicherheit und Klarheit in Bezug auf Anhang VIII der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 zu schaffen, sollte in der genannten Verordnung genauer 

festgelegt werden, wann eine Aktualisierung der Mitteilung erforderlich ist und wie 

das Gemisch, der Mitteilungspflichtige und die Kontaktstelle mittels ihres 

Produktidentifikators identifiziert werden können. 

(43) Wenn die Agentur es für angezeigt hält, sollte sie weitere Leitlinien für die 

Anwendung der Bestimmungen für die Überarbeitung dieser Verordnung 

bereitstellen. 

(44) Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(45) Mit den im Wege dieser Verordnung eingeführten Änderungen werden die 

Aufgaben und der Zuständigkeitsbereich der Agentur erweitert und erhöht sich ihr 

Arbeitsaufkommen. Damit angemessenes Fachwissen, Unterstützung und 

sorgfältige wissenschaftliche Bewertungen bereitgestellt werden können, sollte für 

eine angemessene und dauerhafte Finanzierung der Agentur gesorgt werden. 

(46) Damit die Lieferanten von Stoffen und Gemischen Zeit haben, sich auf die neuen 

Vorschriften über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung einzustellen, 

sollte die Anwendung einiger Bestimmungen dieser Verordnung verschoben werden. 

Stoffe und Gemische, die bereits vor Ablauf dieses Übergangszeitraums in Verkehr 

gebracht wurden, sollten weiterhin in Verkehr gebracht werden dürfen, ohne gemäß 

dieser Verordnung neu eingestuft und neu gekennzeichnet zu werden, sodass 

Lieferanten von Stoffen und Gemischen nicht zusätzlich belastet werden.  
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(47) Im Einklang mit den Übergangsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

die die freiwillige Anwendung der neuen Bestimmungen zu einem früheren 

Zeitpunkt ermöglichen, sollten die Lieferanten die Möglichkeit haben, die mit dieser 

Verordnung eingeführten neuen Einstufungs-, Kennzeichnungs- und 

Verpackungsvorschriften auf freiwilliger Basis vor dem Zeitpunkt der späteren 

Anwendung dieser Verordnung anzuwenden. 

(48) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, weil die Umweltverschmutzung grenzüberschreitend ist 

und den Bürgern der Union ein einheitlicher Schutz ihrer Gesundheit und ihrer 

Umwelt zukommen sollte und weil Stoffe und Gemische auf dem Unionsmarkt frei 

im Umlauf sein sollten, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 1 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:  

„f) Verpflichtung der in Artikel 45 Absätze 1b und 1c genannten nachgeschalteten 

Anwender, Importeure und Händler, Informationen an benannte Stellen gemäß 

Anhang VIII zu übermitteln, die für die Bereitstellung einer angemessenen 

gesundheitlichen Notversorgung relevant sind.“ 

2. In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt: 

▌ 

„38. ‚Schätzungen der akuten Toxizität‘: numerische Werte, anhand deren Stoffe 

und Gemische ▌bei oraler, dermaler oder inhalativer Exposition in eine von 

vier Gefahrenkategorien für akute Toxizität eingestuft werden; 

39. ‚Datenträger‘: einen Strichcode, ein zweidimensionales Symbol oder ein 

anderes automatisches Datenerfassungsmedium, das von einem Gerät 

gelesen werden kann; 

40. ‚Nachfüllen‘: einen Vorgang, bei dem ein Verbraucher oder ein 

gewerblicher Anwender eine Verpackung mit einem gefährlichen Stoff oder 

Gemisch befüllt, den bzw. das ein Lieferant im Rahmen einer 

Geschäftstätigkeit entgeltlich oder unentgeltlich anbietet; 

41. ‚Nachfüllstation‘: einen Ort, an dem ein Lieferant Verbrauchern oder 

gewerblichen Anwendern gefährliche Stoffe oder Gemische anbietet, die 

durch manuelles Nachfüllen oder Nachfüllen mit einem automatischen oder 

halbautomatischen Gerät erworben werden können.“ 
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3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Unterliegt ein Stoff aufgrund eines Eintrags in Anhang VI Teil 3 der 

harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gemäß Titel V, so wird 

dieser Stoff entsprechend diesem Eintrag eingestuft, und es wird für 

die von diesem Eintrag erfassten Gefahrenklassen, Differenzierungen 

und Formen oder Aggregatzustände keine Einstufung dieses Stoffes 

gemäß Titel II vorgenommen. 

Die harmonisierte Einstufung dieses Stoffes gilt für all seine Formen 

und Aggregatzustände, es sei denn, aus einem Eintrag in Anhang VI 

Teil 3 geht hervor, dass eine harmonisierte Einstufung für eine 

bestimmte Form oder einen bestimmten Aggregatzustand dieses Stoffes 

gilt. 

Fällt der Stoff jedoch auch unter eine oder mehrere Gefahrenklassen 

oder Differenzierungen oder liegt er in einer Form oder einem 

Aggregatzustand vor, die bzw. der nicht von einem Eintrag in 

Anhang VI Teil 3 erfasst sind, so wird seine Einstufung für diese 

Gefahrenklassen oder Differenzierungen und Formen oder 

Aggregatzustände gemäß Titel II vorgenommen.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(11) Ein Stoff oder ein Gemisch darf erst dann in Verkehr gebracht werden, 

wenn ein in der Union niedergelassener Lieferant, der auf dem 

Kennzeichnungsetikett anzugeben ist, im Rahmen einer industriellen 

oder beruflichen Tätigkeit die Anforderungen dieser Verordnung in 

Bezug auf die betreffenden Stoffe und Gemische erfüllt.“ 
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4. ▌Artikel 5 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ca) Daten, die aus auf neuen Ansätzen beruhenden Methoden gewonnen 

wurden;“  

b) Folgende Absätze werden angefügt:  

„(3) Ein ▌Stoff, der mehr als einen Bestandteil in Form eines einzelnen 

Bestandteils, eine identifizierte Verunreinigung oder eine Beimengung 

enthält, für den/die die in Absatz 1 genannten relevanten Informationen 

vorliegen, wird ▌anhand der verfügbaren Informationen über die 

bekannten Bestandteile sowie über den Stoff selbst geprüft▌.  

(4) Bei der Bewertung von ▌Stoffen, die mehr als einen Bestandteil 

enthalten, gemäß Kapitel 2 dieses Titels in Bezug auf die in Anhang I 

Abschnitte 3.5, 3.6, 3.7, 3.11 und 4.2 genannten Gefahrenklassen 

‚Keimzellmutagenität‘, ‚Karzinogenität‘, ‚Reproduktionstoxizität‘, 

‚endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit‘ 

und ‚endokrine Disruption mit Wirkung auf die Umwelt‘ verwendet der 

Hersteller, Importeur oder nachgeschaltete Anwender die in Absatz 1 

genannten relevanten verfügbaren Informationen für jeden bekannten 

Bestandteil des Stoffes.  

Relevante verfügbare Informationen über den Stoff selbst, der mehr als 

einen Bestandteil enthält, sind zu berücksichtigen, wenn eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) die Informationen belegen keimzellmutagene, karzinogene oder 

reproduktionstoxische Eigenschaften oder die endokrine 

Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder die 

Umwelt; 

b) die Informationen stützen die Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der relevanten verfügbaren Informationen über die 

Bestandteile des Stoffes. 
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Relevante verfügbare Informationen über den ▌Stoff selbst, der mehr als 

einen Bestandteil enthält, aus denen hervorgeht, dass die in Buchstabe a 

genannten Eigenschaften oder weniger schwerwiegende Eigenschaften 

fehlen, dürfen die relevanten verfügbaren Informationen über die 

Bestandteile des Stoffes nicht überlagern.  

(5) Für die Bewertung von ▌Stoffen, die mehr als einen Bestandteil 

enthalten, gemäß Kapitel 2 dieses Titels in Bezug auf die Eigenschaften 

‚Bioabbaubarkeit, Persistenz, Mobilität und Bioakkumulation‘ innerhalb 

der in Anhang I Abschnitte 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 

und 4.4.2.3.2 genannten Gefahrenklassen ‚gewässergefährdend‘, 

‚persistent, bioakkumulierbar und toxisch‘, ‚sehr persistent und sehr 

bioakkumulierbar‘, ‚persistent, mobil und toxisch‘ und ‚sehr persistent 

und sehr mobil‘ verwendet der Hersteller, Importeur oder 

nachgeschaltete Anwender die in Absatz 1 genannten relevanten 

verfügbaren Informationen für jeden bekannten Bestandteil des Stoffes.  

Relevante verfügbare Informationen über einen Stoff, der mehr als einen 

Bestandteil enthält, sind zu berücksichtigen, wenn eine der folgenden 

Bedingungen erfüllt ist: 

a) die Informationen belegen die Eigenschaften ▌Persistenz, 

Mobilität und Bioakkumulation oder fehlende Bioabbaubarkeit; 

b) die Informationen stützen die Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der relevanten verfügbaren Informationen über die 

Bestandteile des Stoffes. 

www.parlament.gv.at



 

 760 

 

Relevante verfügbare Informationen über den ▌Stoff selbst, der mehr als 

einen Bestandteil enthält, aus denen hervorgeht, dass die in Buchstabe a 

genannten Eigenschaften oder weniger schwerwiegende Eigenschaften 

fehlen, dürfen die relevanten verfügbaren Informationen über die 

Bestandteile des Stoffes nicht überlagern. 

(6) Die Absätze 4 und 5 gelten nicht für mehr als einen Bestandteil 

enthaltende Stoffe, die aus Pflanzen oder Pflanzenteilen gewonnen 

wurden und die nicht chemisch veränderte Stoffe im Sinne des 

Artikels 3 Nummer 40 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sind. 

(7) Für die Zwecke des Absatzes 6 bezeichnet der Ausdruck ‚Pflanzen‘ 

lebende oder tote Organismen aus den Reichen der Pflanzen und der 

Pilze und umfasst auch Algen, Flechten und Hefen. 

(8) Für bestimmte Stoffe, die mehr als einen Bestandteil enthalten und 

nicht unter Absatz 6 fallen, kann die Kommission, wenn sie Nachweise 

dafür erhält, dass die in den Absätzen 4 oder 5 festgelegten 

Bestimmungen möglicherweise für bestimmte Stoffe, die mehr als 

einen Bestandteil enthalten, nicht geeignet sind, die Agentur 

auffordern, die verfügbaren Daten zu bewerten.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 53a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Anhang I zu ändern, indem neue 

Abschnitte ein- oder angefügt oder Ausnahmen von den Absätzen 4 

oder 5 über die Einstufung von Stoffen, die mehr als einen Bestandteil 

enthalten, in diese Abschnitte aufgenommen bzw. in diesen 

Abschnitten geändert werden. Bei diesen delegierten Rechtsakten trägt 

die Kommission wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

Wissensfortschritten und der Stellungnahme der Agentur, sofern sie 

vorliegt, Rechnung, um Stoffe, die mehr als einen Bestandteil 

enthalten, angemessen einzustufen, wobei sie ein hohes Niveau des 

Schutzes für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicherstellt.“ 
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5. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ca) Daten, die aus auf neuen Ansätzen beruhenden Methoden gewonnen 

wurden;“.  

b) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Zur Bewertung von Gemischen gemäß Kapitel 2 dieses Titels in Bezug 

auf die in Anhang I Abschnitte 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 und 

4.2.3.1 genannten Gefahrenklassen ‚Keimzellmutagenität‘, 

‚Karzinogenität‘, ‚Reproduktionstoxizität‘, ‚endokrine Disruption mit 

Wirkung auf die menschliche Gesundheit‘ und ‚endokrine Disruption 

mit Wirkung auf die Umwelt‘ verwendet der Hersteller, Importeur oder 

nachgeschaltete Anwender ausschließlich die in Absatz 1 genannten 

relevanten verfügbaren Informationen für die in dem Gemisch 

enthaltenen Stoffe und nicht für das Gemisch selbst. 

Zeigen die verfügbaren Prüfdaten über das Gemisch selbst 

▌keimzellmutagene, karzinogene oder reproduktionstoxische 

Eigenschaften oder eine endokrine Disruption mit Wirkung auf die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die nicht anhand der in 

Unterabsatz 1 genannten relevanten verfügbaren Informationen über den 

einzelnen Stoff ermittelt wurden, so werden diese Daten auch für die 

Zwecke der Bewertung des in Unterabsatz 1 genannten Gemisches 

berücksichtigt. 

(4) Zur Bewertung von Gemischen gemäß Kapitel 2 dieses Titels in Bezug 

auf die in Anhang I Abschnitte 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 

4.4.2.3.1 und 4.4.2.3.2 genannten Eigenschaften ‚Bioabbaubarkeit, 

Persistenz, Mobilität und Bioakkumulation‘ in den Gefahrenklassen 

‚gewässergefährdend‘, ‚persistent, bioakkumulierbar und toxisch‘ oder 

‚sehr persistent und sehr bioakkumulierbar‘, ‚persistent, mobil und 

toxisch‘ oder ‚sehr persistent und sehr mobil‘ verwendet der Hersteller, 

Importeur oder nachgeschaltete Anwender ausschließlich die in Absatz 1 

genannten relevanten verfügbaren Informationen für die Stoffe in dem 
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6. Artikel 9 Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:  

„(3) Lassen sich die in Absatz 1 genannten Kriterien nicht unmittelbar auf die 

verfügbaren ermittelten Informationen anwenden, führen die Hersteller, 

Importeure und nachgeschalteten Anwender eine Bewertung anhand der 

Ermittlung der Beweiskraft dieser Informationen mithilfe einer Beurteilung 

durch Experten gemäß Anhang I Abschnitt 1.1.1 der vorliegenden Verordnung 

und Anhang XI Abschnitt 1.2 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 durch, 

indem sie alle verfügbaren Informationen, die für die Bestimmung der 

Gefahreneigenschaften des Stoffes oder Gemisches relevant sind, 

gegeneinander abwägen. 

(4) Bei der Bewertung von Gefahreninformationen für Gemische wenden die 

Hersteller, Importeure und nachgeschalteten Anwender, wenn die Prüfdaten für 

das Gemisch selbst unzureichend oder nicht verfügbar sind, für die Zwecke der 

Bewertung die in Anhang I Abschnitt 1.1.3 und in jedem Abschnitt der Teile 3 

und 4 des genannten Anhangs genannten Übertragungsgrundsätze an.  

Ist bei der Anwendung der Übertragungsgrundsätze mehr als ein ähnliches 

geprüftes Gemisch verfügbar, so nehmen Hersteller, Importeure und 

nachgeschaltete Anwender eine Ermittlung der Beweiskraft auf der Grundlage 

von Beurteilungen durch Experten gemäß Anhang I Abschnitt 1.1.1 dieser 

Verordnung vor, wobei alle verfügbaren Informationen, die für die 

Bestimmung der Gefahren des Gemisches von Bedeutung sind, gegeneinander 

abgewogen werden und dies gemäß Anhang XI Abschnitt 1.2 der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 erfolgt, um die im Hinblick auf die Entscheidung über 

die Einstufung am besten geeigneten ähnlichen geprüften Gemische gemäß 

Artikel 6 Absatz 5 festzulegen. 

Bei der Bewertung der Gefahreninformationen für Gemische bewerten die 

Hersteller, Importeure und nachgeschalteten Anwender, sofern diese 

Informationen die Anwendung der Übertragungsgrundsätze gemäß den 

Unterabsätzen 1 und 2 nicht zulassen, die Informationen unter Anwendung der 

anderen in Anhang I Teile 3 und 4 aufgeführten Methoden.“ 
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7. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und Schätzungen der akuten Toxizität 

für die Einstufung von Stoffen und Gemischen 

(1) Spezifische Konzentrationsgrenzwerte und allgemeine 

Konzentrationsgrenzwerte sind einem Stoff zugeordnete Grenzwerte, die einen 

Schwellenwert festlegen, bei dem oder oberhalb dessen das Vorhandensein 

dieses Stoffes in einem anderen Stoff oder in einem Gemisch als identifizierte 

Verunreinigung, Zusatzstoff oder einzelner Bestandteil zu einer Einstufung des 

Stoffes oder Gemisches als gefährlich führt. 

Der Hersteller, der Importeur oder der nachgeschaltete Anwender legt 

spezifische Konzentrationsgrenzwerte fest, wenn geeignete und zuverlässige 

wissenschaftliche Informationen zeigen, dass die mit einem Stoff verbundene 

Gefahr eindeutig gegeben ist, wenn dieser Stoff in einer Konzentration 

vorhanden ist, die unter den für die einzelnen Gefahrenklassen in Anhang I 

Teil 2 festgelegten Konzentrationen oder unter den für die einzelnen 

Gefahrenklassen in Anhang I Teile 3, 4 und 5 festgelegten allgemeinen 

Konzentrationsgrenzwerten liegt. 

Die Hersteller, Importeure oder nachgeschalteten Anwender können in 

Ausnahmefällen spezifische Konzentrationsgrenzwerte für einen Stoff 

festlegen, wenn ▌geeignete, zuverlässige und schlüssige wissenschaftliche 

Informationen zeigen, dass eine mit einem als gefährlich eingestuften Stoff 

verbundene Gefahr in einer Konzentration, die über den für die entsprechende 

Gefahrenklasse in Anhang I Teil 2 festgelegten Konzentrationen oder über den 

für die entsprechende Gefahrenklasse in Anhang I Teile 3, 4 und 5 festgelegten 

allgemeinen Konzentrationsgrenzwerten liegt, eindeutig nicht gegeben ist. 

(2) Die Hersteller, Importeure und nachgeschalteten Anwender legen M-Faktoren 

für als akut gewässergefährdend, Kategorie 1, oder als chronisch 

gewässergefährdend, Kategorie 1, eingestufte Stoffe fest. 
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(3) Für Stoffe, die als akut toxisch für die menschliche Gesundheit eingestuft sind, 

werden Schätzungen der akuten Toxizität von Herstellern, Importeuren und 

nachgeschalteten Anwendern vorgenommen. 

(4) Abweichend von Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 werden für die in Anhang VI 

Teil 3 aufgeführten Stoffe ▌keine spezifischen Konzentrationsgrenzwerte für 

harmonisierte Gefahrenklassen oder Differenzierungen festgelegt. 

(5) Abweichend von Absatz 2 werden M-Faktoren nicht für harmonisierte 

Gefahrenklassen oder Differenzierungen für in Anhang VI Teil 3 aufgeführte 

Stoffe festgelegt, für die in diesem Teil ein M-Faktor angegeben ist. 

Ist in Anhang VI Teil 3 jedoch kein M-Faktor für Stoffe angegeben, die als 

akut gewässergefährdend, Kategorie 1, oder chronisch gewässergefährdend, 

Kategorie 1, eingestuft sind, so legt der Hersteller, Importeur oder 

nachgeschaltete Anwender auf der Grundlage der für den Stoff verfügbaren 

Daten einen M-Faktor fest. Wird ein Gemisch, das den betreffenden Stoff 

enthält, vom Hersteller, Importeur oder nachgeschalteten Anwender anhand 

der Summierungsmethode eingestuft, so wird dieser M-Faktor angewendet. 
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(6) Abweichend von Absatz 3 werden für harmonisierte Gefahrenklassen oder 

Differenzierungen für die in Anhang VI Teil 3 aufgeführten Stoffe, für die in 

diesem Teil eine Schätzung der akuten Toxizität angegeben ist, keine 

Schätzungen der akuten Toxizität vorgenommen. 

(7) Bei der Festlegung des spezifischen Konzentrationsgrenzwerts, des M-Faktors 

oder der Schätzung der akuten Toxizität berücksichtigen die Hersteller, 

Importeure und nachgeschalteten Anwender alle spezifischen 

Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren oder Schätzungen der akuten Toxizität 

für diesen Stoff, die in das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis 

aufgenommen wurden. 

▌ 
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(8) Spezifische Konzentrationsgrenzwerte gemäß Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 

haben Vorrang vor den Konzentrationsgrenzwerten in den jeweiligen 

Abschnitten von Anhang I Teil 2 oder den allgemeinen 

Konzentrationsgrenzwerten für die Einstufung gemäß den einschlägigen 

Abschnitten der Teile 3, 4 und 5 des genannten Anhangs. 

(9) Die Agentur stellt zur Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 weitere Leitlinien 

zur Verfügung. 

(10) Enthält ein Gemisch einen Stoff, der allein aufgrund des Vorhandenseins einer 

identifizierten Verunreinigung, einer Beimengung oder eines einzelnen 

Bestandteils als gefährlich eingestuft ist, so gelten die in Absatz 1 

Unterabsätze 2 und 3 genannten Konzentrationsgrenzwerte für die 

Konzentration dieser identifizierten Verunreinigung, der Beimengung oder des 

einzelnen Bestandteils des Gemisches. 

(11) Enthält ein Gemisch ein anderes Gemisch, so gelten die in Absatz 1 

Unterabsätze 2 und 3 genannten Konzentrationsgrenzwerte für die 

Konzentration der ermittelten Verunreinigung, der Beimengung oder des 

einzelnen Bestandteils gemäß Absatz 10 in dem resultierenden endgültigen 

Gemisch.“ 
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8. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Entscheidung über die Einstufung von Stoffen und Gemischen 

Ergibt sich aus der Bewertung nach den Artikeln 9 und 12, dass die 

Gefahreneigenschaften eines Stoffes oder Gemisches den Kriterien für die 

Einstufung in eine oder mehrere Gefahrenklassen oder Differenzierungen des 

Anhangs I Teile 2 bis 5 entsprechen, so stufen die Hersteller, Importeure und 

nachgeschalteten Anwender den Stoff oder das Gemisch oder, sofern 

wissenschaftlich begründet, bestimmte Formen oder Aggregatzustände des Stoffes 

oder Gemisches in die betreffende Gefahrenklasse bzw. die betreffenden 

Gefahrenklassen oder die betreffenden Differenzierungen ein und ordnen 

Folgendes zu: 

a) eine oder mehrere Gefahrenkategorien für jede relevante Gefahrenklasse 

oder Differenzierung; 

b) vorbehaltlich des Artikels 21 einen oder mehrere Gefahrenhinweise, die den 

einzelnen gemäß Buchstabe a zugeordneten Gefahrenkategorien 

entsprechen.“ 
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9. Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Identität aller in dem Gemisch enthaltenen Stoffe, die zur Einstufung des 

Gemisches in Bezug auf die akute Toxizität, die Ätzwirkung auf die Haut 

oder die Verursachung schwerer Augenschäden, die Keimzellmutagenität, 

die Karzinogenität, die Reproduktionstoxizität, die Sensibilisierung der Haut 

oder der Atemwege, die Zielorgan-Toxizität, die Aspirationsgefahr, 

persistente, bioakkumulierbare und toxische Eigenschaften, sehr persistente 

und sehr bioakkumulierbare Eigenschaften, persistente, mobile und toxische 

Eigenschaften sowie sehr persistente und sehr mobile Eigenschaften oder die 

endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder die 

Umwelt beitragen.“ 

10. In Artikel 23 wird folgender Buchstabe angefügt:  

„g)  Munition im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 

2021/555 des Europäischen Parlaments und des Rates17, es sei denn, es handelt 

sich um ein Erzeugnis, das in den Geltungsbereich von Artikel 4 Absatz 8 der 

vorliegenden Verordnung fällt.“ 

▌ 

11. Artikel 24 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Höhe der Gebühr wird von der Kommission im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts festgelegt. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 54 Absatz 2 dieser Verordnung genannten Prüfverfahren 

erlassen.“ 

                                                
17  Richtlinie (EU) 2021/555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. März 2021 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (ABl. 
L 115 vom 6.4.2021, S. 1). 
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12. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Lieferant kann – zusätzlich zu den in den Absätzen 1, 2 und 6 bis 9 

genannten Informationen – weitere Informationen in den Abschnitt für 

ergänzende Informationen auf dem Kennzeichnungsetikett aufnehmen, 

sofern diese Informationen die in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a bis 

g genannten Kennzeichnungselemente nicht schwerer erkennbar 

machen, weitere Einzelheiten enthalten und den durch diese Elemente 

vermittelten Informationen nicht widersprechen oder diese fraglich 

erscheinen lassen.“ 

b) Absatz 6 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  
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„Die besonderen Kennzeichnungsvorschriften in Anhang II Teil 2 gelten für 

Gemische, die in Teil 2 des genannten Anhangs aufgeführte Stoffe enthalten.“ 

c) Folgender Absatz ▌wird angefügt: 

„(9) Kennzeichnungselemente, die sich aus Anforderungen anderer 

Rechtsakte der Union ergeben, werden in den Abschnitt mit ergänzenden 

Informationen auf dem Etikett aufgenommen.“ 

(13) Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Ist die Verpackung eines Stoffes oder Gemisches entweder so gestaltet 

oder geformt oder aber so klein, dass es nicht möglich ist, die 

Anforderungen von Artikel 31 hinsichtlich eines Kennzeichnungsetiketts 

▌in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem 

der Stoff oder das Gemisch in Verkehr gebracht wird, zu erfüllen, so 

erfolgt die Bereitstellung der Kennzeichnungselemente nach Artikel 17 

Absatz 1 gemäß Anhang I Abschnitt 1.5.1.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Wird ein gefährlicher Stoff oder ein gefährliches Gemisch gemäß 

Anhang II Teil 5 unverpackt an die breite Öffentlichkeit abgegeben, so 

sind die Kennzeichnungsinformationen gemäß der in diesem Teil 

enthaltenen Bestimmung über diesen Stoff oder dieses Gemisch 

bereitzustellen.“ 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(4b) Abweichend von Artikel 17 Absatz 1 gilt die dort festgelegte 

Kennzeichnungspflicht nicht für die Verpackung von für die 

Verwendung durch Streitkräfte bestimmte Munition, wenn eine 

Kennzeichnung gemäß dieser Anforderung ein unannehmbares 

Sicherheitsrisiko für die Munition oder für das militärische oder zivile 

Personal darstellen könnte und eine ausreichende Tarnung nicht 

sichergestellt werden kann. 

In dem in Unterabsatz 1 genannten Fall stellen die Hersteller, 

Importeure oder nachgeschalteten Anwender den Streitkräften das 

Sicherheitsdatenblatt oder, falls kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich 

ist, eine Kopie der Kennzeichnungselemente gemäß Artikel 17 zur 

Verfügung.“ 

▌ 
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14. Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 30 

Aktualisierung der Informationen auf den Kennzeichnungsetiketten 

(1) Im Fall einer Änderung der Einstufung oder Kennzeichnung eines Stoffes oder 

Gemisches, die zur Hinzufügung einer neuen Gefahrenklasse oder zu einer 

strengeren Einstufung führt oder neue ergänzende Informationen auf dem 

Kennzeichnungsetikett gemäß Artikel 25 erfordert, stellt der Lieferant des 

Stoffes oder Gemisches sicher, dass das Kennzeichnungsetikett unverzüglich, 

spätestens jedoch sechs Monate, nachdem der Lieferant die Ergebnisse der 

neuen Bewertung gemäß Artikel 15 Absatz 4 erhalten hat oder sie ihm 

mitgeteilt wurden, aktualisiert wird.  

(2) Ist eine andere als die in Absatz 1 genannte Änderung der Einstufung oder 

Kennzeichnung eines Stoffes oder Gemisches erforderlich, so stellt der 

Lieferant des Stoffes oder des Gemisches sicher, dass das 

Kennzeichnungsetikett unverzüglich, spätestens jedoch 18 Monate, nachdem 

der Lieferant die Ergebnisse der neuen Bewertung gemäß Artikel 15 Absatz 4 

erhalten hat oder sie ihm mitgeteilt wurden, aktualisiert wird. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Änderung der Einstufung und 

Kennzeichnung eines Stoffes oder Gemisches durch eine harmonisierte 

Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes gemäß einem nach Artikel 37 

Absatz 5 erlassenen delegierten Rechtsakt oder durch eine Bestimmung 

ausgelöst wurde, die in einem gemäß Artikel 53 Absatz 1 erlassenen 

delegierten Rechtsakt festgelegt ist. In solchen Fällen gewährleistet der 

Lieferant, dass das Kennzeichnungsetikett bis zu dem im jeweiligen delegierten 

Rechtsakt festgelegten Datum aktualisiert wird. 

(4) Der Lieferant eines Stoffes oder Gemisches, der oder das in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 oder der Verordnung 

(EU) Nr. 528/2012 fällt, aktualisiert das Etikett gemäß den genannten 

Verordnungen.“ 
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15. ▌Artikel 31 ▌wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein Kennzeichnungsetikett wird fest auf einer oder mehreren Flächen 

der Verpackung angebracht, die den Stoff oder das Gemisch 

unmittelbar enthält, und ist waagerecht lesbar, wenn die Verpackung 

in üblicher Weise abgestellt wird. Das Etikett kann in Form eines 

Faltetiketts bereitgestellt werden.“ 

b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(1a) Wird das Kennzeichnungsetikett in Form eines Faltetiketts 

bereitgestellt, so werden die in Artikel 17 Absatz 1 genannten 

Kennzeichnungselemente nach Maßgabe von Anhang I 

Abschnitt 1.2.1.6 dargestellt.“ 

„(1b) Wird ein digitales Kennzeichnungsetikett gemäß Artikel 34a Absatz 1 

verwendet, so ist zu diesem digitalen Etikett ein Datenträger fest am 

physischen Kennzeichnungsetikett oder auf der Packung neben dem 

Etikett anzubringen oder dort aufzudrucken, und zwar so, dass er 

automatisch von weitverbreiteten digitalen Geräten verarbeitet werden 

kann. 

Werden Kennzeichnungselemente gemäß Artikel 34a Absatz 2 

ausschließlich auf einem digitalen Kennzeichnungsetikett bereitgestellt, 

so ist auf dem Datenträger der Hinweis „Weitere 

Gefahreninformationen online verfügbar“ oder ein ähnlicher Hinweis 

anzubringen.“ 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die in Artikel 17 Absatz 1 genannten Kennzeichnungselemente sind 

deutlich lesbar und unverwischbar anzubringen. Sie müssen sich deutlich 

vom Hintergrund abheben, ausreichend dimensioniert und so angeordnet 

sein, dass sie leicht lesbar sind. Ihr Format ist gemäß Anhang I 

Abschnitt 1.2.1 zu gestalten.“ 
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16. Artikel 32 Absatz 6 wird gestrichen.  

17. In Titel III wird folgendes Kapitel angefügt: 

„KAPITEL 3 

Kennzeichnungsformate 

Artikel 34a 

Physische und digitale Kennzeichnung 

(1) Die in Artikel 17 genannten Elemente für die Kennzeichnung von Stoffen und 

Gemischen werden auf einem Kennzeichnungsetikett in physischer Form 

(„physisches Kennzeichnungsetikett“) bereitgestellt. Zusätzlich zu dem 

physischen Kennzeichnungsetikett können die in Artikel 17 genannten 

Kennzeichnungselemente in digitaler Form („digitales 

Kennzeichnungsetikett“) bereitgestellt werden. 

▌ 

▌ 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Lieferanten die in Anhang I 

Abschnitt 1.6 genannten Kennzeichnungselemente nur auf einem digitalen 

Etikett bereitstellen. 

Werden diese Kennzeichnungselemente nur auf einem digitalen 

Kennzeichnungsetikett bereitgestellt, so stellen die Lieferanten diese 

Kennzeichnungselemente auf mündliches oder schriftliches Ersuchen oder, 

wenn das digitale Kennzeichnungsetikett zum Zeitpunkt des Kaufs des 

Stoffes oder Gemisches vorübergehend nicht zur Verfügung steht, auf 

andere Weise bereit. Die Lieferanten stellen diese Elemente unabhängig von 

einem Kauf und kostenlos bereit. 

(3) Werden die Angaben im Wege eines digitalen Kennzeichnungsetiketts 

bereitgestellt, so gelten die Anforderungen für digitale 

Kennzeichnungsetiketten gemäß Artikel 34b. 
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Artikel 34b 

Anforderungen an die digitale Kennzeichnung 

(1) Wenn gemäß Artikel 31 Absatz 1b ein Lieferant einen Datenträger anbringt 

oder aufdruckt, der mit einem digitalen Kennzeichnungsetikett verknüpft ist, 

muss dieser Lieferant dafür Sorge tragen, dass das digitale 

Kennzeichnungsetikett ▌den folgenden allgemeinen Vorschriften und 

technischen Anforderungen entspricht: 

a) Alle in Artikel 17 Absatz 1 genannten Kennzeichnungselemente werden 

zusammen an einer Stelle bereitgestellt und sind von anderen 

Informationen getrennt.  

b) Die Informationen auf dem digitalen Kennzeichnungsetikett müssen 

durchsuchbar sein. 

c) Die Informationen auf dem digitalen Kennzeichnungsetikett müssen für 

alle Nutzer in der Union zugänglich sein und für einen Zeitraum von 

mindestens zehn Jahren – oder länger, falls in anderen 

Rechtsvorschriften der Union so festgelegt – zugänglich bleiben. 

d) Das digitale Kennzeichnungsetikett muss kostenlos zugänglich sein, ohne 

dass Anwendungen registriert, heruntergeladen oder installiert werden 

müssen oder ein Passwort angegeben werden muss.  

e) Die Informationen auf dem digitalen Kennzeichnungsetikett werden so 

dargestellt, dass auch den Bedürfnissen schutzbedürftiger Gruppen 

Rechnung getragen wird und gegebenenfalls die notwendigen 

Anpassungen unterstützt werden, um diesen Gruppen den Zugang zu den 

Informationen zu erleichtern. 

f) Die Informationen auf dem digitalen Kennzeichnungsetikett müssen mit 

höchstens zwei Klicks zugänglich sein. 
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g) Das digitale Kennzeichnungsetikett muss über weitverbreitete digitale 

Technologien zugänglich und mit allen wichtigen Betriebssystemen und 

Browsern kompatibel sein.  

h) Sind die Angaben auf dem digitalen Kennzeichnungsetikett in mehr als 

einer Sprache zugänglich, so darf die Wahl der Sprache nicht von dem 

geografischen Standort, von dem aus der Zugriff erfolgt, abhängig 

gemacht werden. 

▌ 

▌ 
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▌ 

(2) Es ist verboten, Nutzungsinformationen für Zwecke zu verfolgen, zu 

analysieren oder zu verwenden, die über das für die Bereitstellung der digitalen 

Kennzeichnung unbedingt erforderliche Maß hinausgehen.“ 

18. In Artikel 35 wird folgender Absatz angefügt: 

„(2a) Gefährliche Stoffe oder Gemische dürfen an Verbraucher und gewerbliche 

Anwender nur dann über Nachfüllstationen abgegeben werden, wenn ▌die in 

Anhang II Abschnitt 3.4 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für gefährliche Stoffe oder Gemische, die gemäß 

Artikel 29 Absatz 3 unverpackt an die Öffentlichkeit abgegeben werden.“ 

19. Artikel 36 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1, 1A oder 1B (Anhang I 

Abschnitt 3.4),“  

b) Folgende Buchstaben ▌werden angefügt: 

„e) endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit, 

Kategorie 1 oder 2 (Anhang I Abschnitt 3.11), 

f) endokrine Disruption mit Wirkung auf die Umwelt, Kategorie 1 oder 2 

(Anhang I Abschnitt 4.2), 

g) persistent, bioakkumulierbar und toxisch ▌(Anhang I Abschnitt 4.3), 

h) sehr persistent, sehr bioakkumulierbar ▌(Anhang I Abschnitt 4.3), 

i) persistent, mobil und toxisch ▌(Anhang I Abschnitt 4.4), 

j) sehr persistent, sehr mobil ▌(Anhang I Abschnitt 4.4).“ 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Stoffe, bei denen es sich um Wirkstoffe handelt, die in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 oder der 

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 fallen, unterliegen einer harmonisierten 

Einstufung und Kennzeichnung. Auf diese Stoffe finden die Verfahren 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:528/2012;Nr:528;Year:2012&comp=


 

 779 

gemäß Artikel 37 Absätze 1, 4, 5 und 6 Anwendung.“
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20. Artikel 37 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Eine zuständige Behörde kann der Agentur einen Vorschlag für eine 

harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes bzw. einer 

Gruppe von Stoffen und, falls angezeigt, für spezifische 

Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren oder Schätzungen der akuten 

Toxizität oder einen Vorschlag zu ihrer Überprüfung vorlegen. 

Die Kommission kann die Agentur oder die gemäß Artikel 1 Absatz 2 

der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 eingerichtete Europäische Behörde 

für Lebensmittelsicherheit auffordern, einen Vorschlag für eine 

harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes bzw. einer 

Gruppe von Stoffen und, falls angezeigt, für spezifische 

Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren oder Schätzungen der akuten 

Toxizität oder einen Vorschlag für ihre Überprüfung auszuarbeiten. Die 

Kommission kann den Vorschlag anschließend der Agentur vorlegen.  

Die in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Vorschläge für eine 

harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes bzw. einer 

Gruppe von Stoffen müssen dem in Anhang VI Teil 2 festgelegten 

Format entsprechen und die relevanten Informationen gemäß Anhang VI 

Teil 1 enthalten. 
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b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

(1a) Wenn es von einer zuständigen Behörde oder der Kommission als 

wissenschaftlich gerechtfertigt und möglich erachtet wird, erhalten bei 

Vorschlägen für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung 

stets Gruppen von Stoffen Vorrang vor einzelnen Stoffen. 

(1b) Die Agentur und die Behörde können von sich aus den zuständigen 

Behörden und der Kommission wissenschaftliche Beratung zur 

Verfügung stellen, wobei sie darauf hinweisen, dass eine harmonisierte 

Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes oder einer Gruppe von 

Stoffen angezeigt wäre. 

c) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(2) Hersteller, Importeure oder nachgeschaltete Anwender ▌können der 

Agentur einen Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung und 

Kennzeichnung von Stoffen und, falls angezeigt, für spezifische 

Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren oder Schätzungen der akuten 

Toxizität vorlegen, sofern für diese Stoffe in Anhang VI Teil 3 in Bezug 

auf die von dem Vorschlag erfasste Gefahrenklasse oder Differenzierung 

kein Eintrag vorhanden ist.“  
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d)  Folgender Absatz ▌wird eingefügt: 

„(2a) Bevor eine zuständige Behörde, ein Hersteller, ein Importeur oder ein 

nachgeschalteter Anwender der Agentur einen Vorschlag für eine 

harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung vorlegt, teilt sie bzw. er 

der Agentur mit, dass sie bzw. er beabsichtigt, einen Vorschlag für eine 

harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung vorzulegen.  

Hat die Kommission um die Ausarbeitung eines Vorschlags gemäß 

Artikel 37 Absatz 1 Unterabsatz 2 ersucht, so setzt sie die Agentur 

davon in Kenntnis.  

Innerhalb einer Woche nach Eingang der in den Unterabsätzen 1 und 2 

genannten Mitteilung veröffentlicht die Agentur den Namen und, falls 

vorhanden, die EG- und CAS-Nummern des Stoffes bzw. der Stoffe, den 

Status des Vorschlags und den Namen des Mitteilungspflichtigen. Die 

Agentur aktualisiert die Informationen über den Stand des Vorschlags 

nach Abschluss jeder Phase des in Artikel 37 Absätze 4 und 5 genannten 

Verfahrens. 

Erhält eine zuständige Behörde einen Vorschlag gemäß Absatz 6, so teilt 

sie dies der Agentur mit und übermittelt ihr alle sachdienlichen 

Informationen über ihre Gründe für die Annahme oder Ablehnung des 

Vorschlags. Die Agentur stellt diese Informationen auch den anderen 

zuständigen Behörden zur Verfügung.“ 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Betrifft der Vorschlag des Herstellers, Importeurs oder nachgeschalteten 

Anwenders die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung von 

Stoffen gemäß Artikel 36 Absatz 3, so ist bei Einreichung die von der 

Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts, der gemäß dem 

in Artikel 54 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen wurde, 

festgelegte Gebühr zu entrichten.“ 

e) Die Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung:  
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„(5) Ist die Kommission der Ansicht, dass die Harmonisierung der 

Einstufung und Kennzeichnung des betreffenden Stoffes zweckdienlich 

ist, so erlässt sie unverzüglich und vorzugsweise vor dem Ende des 

Kalenderjahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Stellungnahme des 

Ausschusses für Risikobeurteilung veröffentlicht wurde, delegierte 

Rechtsakte gemäß Artikel 53a, um Anhang VI durch Aufnahme von 

Stoffen oder Gemischen zusammen mit den relevanten Einstufungs- und 

Kennzeichnungselementen und, falls angezeigt, den spezifischen 

Konzentrationsgrenzwerten, M-Faktoren oder Schätzungen der akuten 

Toxizität in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 zu ändern. 

Wenn dies im Fall der Harmonisierung der Einstufung und 

Kennzeichnung von Stoffen aus Gründen äußerster Dringlichkeit 

erforderlich ist, findet das Verfahren gemäß Artikel 53b auf delegierte 

Rechtsakte, die gemäß diesem Absatz erlassen werden, Anwendung. 

(6) Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender, denen neue 

Informationen vorliegen, die zu einer Änderung der harmonisierten 

Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen in Anhang VI Teil 3 führen 

können, legen der zuständigen Behörde in einem der Mitgliedstaaten, in 

denen die Stoffe in Verkehr gebracht werden, einen Vorschlag gemäß 

Absatz 2 Unterabsatz 2 vor.“ 

f) Die folgenden Absätze ▌werden angefügt: 

„(7) Damit die Gefahreneigenschaften eines Stoffes nicht doppelt bewertet 

werden, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 53a delegierte Rechtsakte zur Änderung von Anhang VI Teil 3 

Tabelle 3 dieser Verordnung zu erlassen, um 

a) bis zum … [18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung] Stoffe als endokrine Disruptoren der Kategorie 1 mit 

Wirkung auf die menschliche Gesundheit, endokrine Disruptoren 

der Kategorie 1 mit Wirkung auf die Umwelt, als persistent, 

bioakkumulierbar und toxisch oder als sehr persistent und sehr 

bioakkumulierbar zusammen mit einschlägigen Einstufungs- und 

Kennzeichnungselementen in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 
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aufzunehmen, und zwar auf der Grundlage der jeweiligen 

Kriterien, wenn diese Stoffe bis zum … [sechs Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung]: 

i) als Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften für die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt, als persistente, 

bioakkumulierbare und toxische Stoffe oder als sehr 

persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe in die 

Kandidatenliste gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 aufgenommen wurden, 

ii) als Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften gemäß 

Anhang II Abschnitt 3.6.5 oder Abschnitt 3.8.2 der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 oder als persistente, 

bioakkumulierbare und toxische Stoffe oder als sehr 

persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe gemäß 

Anhang II Abschnitt 3.7.2 oder Abschnitt 3.7.3 der 

genannten Verordnung ermittelt wurden und eine 

Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung oder über 

die Erneuerung der Genehmigung dieser Stoffe gemäß der 

genannten Verordnung getroffen wurde, ▌ 

iii) als Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften gemäß 

Artikel 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 

Kommission oder als persistente, bioakkumulierbare und 

toxische Stoffe oder als sehr persistente und sehr 

bioakkumulierbare Stoffe gemäß Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 eingestuft 

wurden und eine Entscheidung über den Antrag auf 

Genehmigung oder über die Erneuerung der Genehmigung 

dieser Stoffe gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 

getroffen wurde; und  

b) Stoffe als endokrine Disruptoren der Kategorie 1 mit Wirkung 

auf die menschliche Gesundheit, endokrine Disruptoren der 

Kategorie 1 mit Wirkung auf die Umwelt, als persistent, 

bioakkumulierbar und toxisch oder als sehr persistent und sehr 
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bioakkumulierbar zusammen mit einschlägigen Einstufungs- und 

Kennzeichnungselementen in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 

aufzunehmen, und zwar auf der Grundlage der jeweiligen 

Kriterien, wenn 

i) diese Stoffe bis zum … [18 Monate nach dem Inkrafttreten 

der vorliegenden Verordnung] als Stoffe mit einer der in 

der Einleitung genannten Eigenschaften in die in Artikel 59 

der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannte 

Kandidatenliste aufgenommen wurden und sich für diese 

Stoffe bis zum … [sechs Monate nach dem Inkrafttreten der 

vorliegenden Verordnung] ein Dossier gemäß Anhang XV 

der genannten Verordnung in Prüfung befand, 

ii) bis zum … [sieben Jahre und sechs Monate nach dem 

Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eine Entscheidung über 

den Antrag auf Genehmigung oder auf Erneuerung der 

Genehmigung dieser Stoffe, die als Stoffe mit einer der in 

der Einleitung genannten Eigenschaften ermittelt wurden, 

getroffen wurde und bis zum … [sechs Monate nach 

Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] ein Antrag auf 

Genehmigung oder auf Erneuerung der Genehmigung 

dieser Stoffe nach Maßgabe der einschlägigen 

Bestimmungen der genannten Verordnung eingereicht 

wurde, 

iii) bis zum … [fünf Jahre und sechs Monate nach dem 

Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 eine Entscheidung über 

den Antrag auf Genehmigung oder auf Erneuerung der 

Genehmigung dieser Stoffe, die als Stoffe mit einer der in 

der Einleitung genannten Eigenschaften ermittelt wurden, 

getroffen wurde und bis zum … [sechs Monate nach 

Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] 
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– die bewertende zuständige Behörde im Einklang mit 

den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung 

(EU) Nr. 528/2012 der Agentur den Entwurf des 

Bewertungsberichts über den Antrag auf 

Genehmigung oder auf Erneuerung der 

Genehmigung übermittelt hat, 

– der Antrag für die Zwecke der Richtlinie 98/8/EG 

eingereicht wurde und die Bewertung durch den 

Mitgliedstaat gemäß dieser Richtlinie zwar bis zum 

1. September 2013 abgeschlossen war, jedoch vor 

diesem Datum keine Entscheidung über den Antrag 

auf Genehmigung oder auf Erneuerung der 

Genehmigung getroffen wurde, oder 

– die Agentur auf ein Ersuchen, festzustellen, ob die 

jeweiligen Kriterien erfüllt sind, der Kommission 

gemäß Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe g der 

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 eine Stellungnahme 

übermittelt hat. 
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(8) Im Fall eines Vorschlags für eine harmonisierte Einstufung und 

Kennzeichnung einer Gruppe von Stoffen werden diese Stoffe auf der 

Grundlage klarer wissenschaftlicher Schlussfolgerungen eingruppiert, wobei 

berücksichtigt wird, inwiefern die verfügbaren Informationen die 

Eingruppierung der Stoffe stützen und auf der Grundlage von 

Informationen über andere Stoffe derselben Gruppe eine zuverlässige 

Voraussage bezüglich der Eigenschaft oder der Eigenschaften des Stoffs 

bzw. der Stoffe zulassen.“ 

▌ 

21. Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) falls angezeigt, die spezifischen Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren oder 

Schätzungen der akuten Toxizität;“. 
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22. Artikel 40 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe e erhält folgende Fassung:  

„e) falls angezeigt, spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren 

oder Schätzungen der akuten Toxizität gemäß Artikel 10 der 

vorliegenden Verordnung zusammen mit einer Begründung gemäß 

den relevanten Teilen von Anhang I Abschnitte 1, 2 und 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006;“. 

ii) Folgende Buchstaben ▌werden angefügt: 

„g) falls vorhanden, den Grund für die Abweichung von der strengeren 

Einstufung je Gefahrenklasse, die in dem in Artikel 42 genannten 

Verzeichnis enthalten ist; 

h) falls vorhanden, den Grund für die Einführung einer strengeren 

Einstufung je Gefahrenklasse als die Einstufungen im Verzeichnis 

gemäß Artikel 42.“ 

iii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die in den Buchstaben a bis h genannten Informationen werden nicht 

gemeldet, wenn sie der Agentur als Teil einer Registrierung gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 übermittelt wurden oder wenn sie der 

betreffende Anmelder bereits gemeldet hat.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die in Absatz 1 aufgeführten Informationen werden der Agentur von 

dem betreffenden Anmelder ▌spätestens sechs Monate nach der 

Entscheidung, die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes gemäß der 

in Artikel 15 Absatz 1 genannten Überprüfung zu ändern, mitgeteilt.“ 

23. Artikel 42 wird wie folgt geändert: 

a) ▌Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

„Die Agentur macht die folgenden Informationen im Internet und kostenfrei 

öffentlich zugänglich▌:  
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a) die Informationen gemäß Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a▌,  

b)  bei Gruppenmitteilungen die Identität des Importeurs oder Herstellers, 

der die Informationen im Namen der anderen Mitglieder der Gruppe 

übermittelt,  

c) die Informationen im Verzeichnis, die den in Artikel 119 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Informationen entsprechen. 

d) das Datum der letzten Aktualisierung der Einstufung und 

Kennzeichnung. 

Die in Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a genannten Informationen werden 

veröffentlicht, es sei denn, ein Anmelder begründet hinreichend, warum eine 

solche Veröffentlichung seinen geschäftlichen Interessen oder den 

geschäftlichen Interessen einer anderen betroffenen Partei schaden könnte.  

Die Agentur informiert über die berechtigten Gründe, aus denen ein Antrag 

auf vertrauliche Behandlung gestellt werden kann.  

Die Agentur ergreift Maßnahmen, um unzulässige Anträge auf vertrauliche 

Behandlung zu ermitteln, auch mittels automatischer Screenings und 

manueller Stichprobenkontrollen.“  

▌ 

b) Folgender Absatz wird angefügt:  

„(3a) Ist die Agentur der Auffassung, dass ein Eintrag unvollständig, 

unrichtig oder veraltet ist, so fordert sie den Anmelder auf, den 

richtigen Eintrag zu melden.“ 

24. Artikel 45 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere Stellen, die gemäß 

Anhang VIII für die Entgegennahme der einschlägigen harmonisierten 

Informationen für die gesundheitliche Notversorgung und für 

vorbeugende Maßnahmen zuständig ist oder sind.“ 

b) Die folgenden Absätze werden eingefügt:  
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„(1a) Die Mitgliedstaaten können die Agentur als die Stelle benennen, die für 

die Entgegennahme der in Absatz 1 genannten Informationen für die 

gesundheitliche Notversorgung und für vorbeugende Maßnahmen 

zuständig ist. 

(1b) Importeure und nachgeschaltete Anwender, die Gemische in Verkehr 

bringen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen ▌oder physikalischen 

Wirkungen als gefährlich eingestuft sind, übermitteln der bzw. den 

gemäß Absatz 1 benannten Stelle(n) die ▌Informationen gemäß 

Anhang VIII Teil B. 

(1c) Händler, die Gemische in Verkehr bringen, die aufgrund ihrer 

gesundheitlichen ▌oder physikalischen Wirkungen als gefährlich 

eingestuft sind, übermitteln der gemäß Absatz 1 benannten Stelle bzw. 

den gemäß Absatz 1 benannten Stellen die in Anhang VIII Teil B 

genannten Informationen, wenn sie diese Gemische in anderen 

Mitgliedstaaten weitervertreiben oder wenn sie die Gemische 

umbenennen oder neu kennzeichnen. Diese Verpflichtung gilt nicht, 

wenn die Händler nachweisen können, dass die benannte Stelle bzw. die 

benannten Stellen bereits dieselben Informationen von Importeuren oder 

nachgeschalteten Anwendern erhalten hat bzw. haben.“  

c) Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) wenn sie von dem Mitgliedstaat, der Kommission oder der Agentur 

angefordert werden, um anhand einer statistischen Analyse den Bedarf an 

verbesserten Risikomanagementmaßnahmen zu ermitteln.“ 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Die benannten Stellen erhalten von den in Absatz 1c genannten 

Importeuren, nachgeschalteten Anwendern und Händlern alle 

Informationen, die sie zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben 

gemäß Absatz 1 benötigen.“ 

25. In Artikel 46 wird folgender Absatz eingefügt:  

„(1a) Für die Zwecke des Absatzes 1 gehen die in Artikel 43 der vorliegenden 

Verordnung genannten für die Durchsetzung zuständigen Behörden 
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Beschwerden oder Berichten im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung 

dieser Verordnung nach und überprüfen, ob die in Artikel 3 Nummer 16 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 genannten Korrekturmaßnahmen ergriffen 

wurden.“  

26. Artikel 48 erhält folgende Fassung: 
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Artikel 48 

Werbung 

(1) Sämtliche Werbung für einen als gefährlich eingestuften Stoff erfolgt je nach 

Sachlage unter Angabe der Gefahrenpiktogramme, des Signalworts, ▌der 

Gefahrenhinweise und der in Anhang II angegebenen ergänzenden EUH-

Hinweise. Sämtliche Werbung für einen Stoff, der für den Verkauf an die 

Öffentlichkeit bestimmt ist, muss zusätzlich den folgenden Hinweis 

enthalten: „Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu lesen und 

zu befolgen.“ 

(2) Sämtliche Werbung für ein Gemisch, das als gefährlich eingestuft ist oder unter 

Artikel 25 Absatz 6 fällt, erfolgt unter Angabe der Gefahrenpiktogramme, des 

Signalworts, ▌der Gefahrenhinweise und der in Anhang II angegebenen 

ergänzenden EUH-Hinweise. Sämtliche Werbung für ein Gemisch, das für 

den Verkauf an die Öffentlichkeit bestimmt ist, muss zusätzlich den 

folgenden Hinweis enthalten: „Die Informationen auf dem Produktetikett 

sind stets zu lesen und zu befolgen.“ 

(3) Werbung für als gefährlich eingestufte Stoffe oder Gemische darf keine 

Angaben enthalten, die gemäß Artikel 25 Absatz 4 nicht auf dem Etikett oder 

der Verpackung dieses Stoffes oder Gemisches erscheinen dürfen. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die Gefahrenpiktogramme 

und das Signalwort entfallen, wenn die Werbung nicht visuell ist.“ 

27. Folgender Artikel ▌wird angefügt:  

„Artikel 48a 

Fernabsatzangebote 

Werden Stoffe oder Gemische im Fernabsatz in Verkehr gebracht, so sind die in 

Artikel 17 genannten Kennzeichnungselemente beim Angebot deutlich und 

erkennbar anzugeben.“ 

28. Artikel 50 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
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„a) stellt der Industrie die etwaigen aktuellen technischen und 

wissenschaftlichen Leitlinien und Hilfsmittel für die Einhaltung der 

Verpflichtungen nach dieser Verordnung bereit;“. 

b) Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) stellt den zuständigen Behörden aktuelle technische und wissenschaftliche 

Leitlinien und Hilfsmittel zur Anwendung und Durchführung dieser 

Verordnung bereit und unterstützt die von den Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 44 eingerichteten Auskunftsstellen.“ 

c) Folgende Absätze werden angefügt:  

„(3) Fungiert die Agentur als benannte Stelle gemäß Artikel 45 Absatz 1a, so 

richtet sie die erforderlichen Instrumente ein, um der zuständigen 

benannten Stelle bzw. den zuständigen benannten Stellen des benennenden 

Mitgliedstaats Zugang zu den in Artikel 45 Absatz 1 genannten 

Informationen zu gewähren, damit sie ihre Aufgaben in Bezug auf die 

gesundheitliche Notversorgung und vorbeugende Maßnahmen erfüllen 

kann bzw. können.  

(4) Die Agentur wird mit angemessenen Ressourcen ausgestattet, um sie bei 

ihrer Tätigkeit zu unterstützen.“ 

29. Artikel 52 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Innerhalb von 60 Tagen nach Eingang der Informationen des Mitgliedstaats 

erlässt die Kommission nach dem in Artikel 54 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte, um entweder die vorläufige 

Maßnahme für einen in der Entscheidung genannten Zeitraum zu 

genehmigen oder den Mitgliedstaat aufzufordern, die vorläufige Maßnahme 

aufzuheben.“ 
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30. Artikel 53 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(1a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 53a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung von Anhang I Abschnitt 1.6 zu 

erlassen, um die Kennzeichnungselemente aufzunehmen, die nur auf 

einem digitalen Etikett angebracht werden können, sofern das GHS 

nicht vorschreibt, dass diese Kennzeichnungselemente auf dem 

physischen Etikett erscheinen müssen. Beim Erlass dieser delegierten 

Rechtsakte berücksichtigt die Kommission den Grad der digitalen 

Bereitschaft aller Bevölkerungsgruppen in der Union, die 

gesellschaftlichen Bedürfnisse und ein hohes Niveau beim Schutz der 

menschlichen Gesundheit und der Umwelt. 

(1b) Für eine Anpassung an technologische Veränderungen und ▌künftige 

▌Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung wird der Kommission 

die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 53a delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um diese Verordnung durch die Festlegung weiterer 

Einzelheiten zu den Anforderungen an die digitale Kennzeichnung 

gemäß den Artikeln 34a und 34b zu ergänzen. Diese Einzelheiten 

betreffen insbesondere die möglichen IT-Lösungen und die alternativen 

Mittel für die Bereitstellung der Informationen. Bei der Annahme solcher 

delegierten Rechtsakte geht die Kommission wie folgt vor:  

a) Wahrung der Kohärenz mit anderen einschlägigen Rechtsakten der 

Union;  

b) Förderung von Innovation; 

c) Wahrung der technologischen Neutralität, indem sie im Rahmen 

der Kompatibilität und der Verhinderung von Interferenzen keine 

Beschränkungen oder Anforderungen in Bezug auf die Wahl der 

Technologie oder der Geräte anwendet;  

d) Berücksichtigung des Grads der digitalen Bereitschaft aller 

Bevölkerungsgruppen in der Union sowie der Bereitschaft der für 
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den uneingeschränkten Zugang zu Informationen über 

Chemikalien erforderlichen drahtlosen und sonstigen 

technologischen Infrastruktur; 

e) Gewährleistung, dass durch die Digitalisierung der Schutz der 

menschlichen Gesundheit und der Umwelt nicht beeinträchtigt 

wird.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission kooperiert im Namen der Union und der 

Mitgliedstaaten in einer ihrer Rolle in den einschlägigen Foren der 

Vereinten Nationen angemessenen Weise, um die Harmonisierung der 

Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung endokriner Disruptoren 

mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit, endokriner Disruptoren 

mit Wirkung auf die Umwelt, persistenter, bioakkumulierbarer und 

toxischer Stoffe, sehr persistenter und sehr bioakkumulierbarer, 

persistenter, mobiler und toxischer Stoffe sowie sehr persistenter und 

sehr mobiler Stoffe sowie die Anpassung der Kriterien für alternative 

Ansätze, insbesondere für Prüfmethoden ohne Tierversuche, und die 

Bewertung der Notwendigkeit neuer Kriterien für immuntoxische und 

neurotoxische Stoffe zu fördern.“ 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

(3) Die Kommission bewertet regelmäßig die Entwicklung alternativer 

Ansätze, etwa der in Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 für die Einstufung von Stoffen und Gemischen genannten 

alternativen Prüfmethoden, insbesondere Prüfmethoden ohne 

Tierversuche, und erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 53a, um 

erforderlichenfalls Anhang I der vorliegenden Verordnung zu 

aktualisieren und dadurch dem technischen Fortschritt Rechnung zu 

tragen. Die Kommission erlässt einen delegierten Rechtsakt gemäß 

Artikel 53a, um Anhang I dieser Verordnung zwecks Anpassung der 

Kriterien zu aktualisieren, und zwar vorzugsweise innerhalb von 

18 Monaten, nachdem die ohne Tierversuche gewonnenen Daten in 

harmonisierte Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung auf der 
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Ebene der Vereinten Nationen aufgenommen wurden.
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31. Artikel 53a wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:  

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 

Absatz 8, Artikel 37 Absatz 5, Artikel 37 Absatz 7, ▌Artikel 45 Absatz 4, 

Artikel 53 Absatz 1, Artikel 53 Absatz 1a, Artikel 53 Absatz 1b und 

Artikel 53 Absatz 3 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf 

des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. (3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 8, 

Artikel 37 Absatz 5, Artikel 37 Absatz 7 ▌, Artikel 45 Absatz 4, 

Artikel 53 Absatz 1, Artikel 53 Absatz 1a, Artikel 53 Absatz 1b und 

Artikel 53 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 

die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt.“  

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 8, Artikel 37 

Absatz 5, Artikel 37 Absatz 7, ▌Artikel 45 Absatz 4, Artikel 53 

Absatz 1, Artikel 53 Absatz 1a, Artikel 53 Absatz 1b oder Artikel 53 

Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
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Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert.“ 

32. Artikel 53c erhält folgende Fassung:  
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„Artikel 53c 

Gesonderte delegierte Rechtsakte für die jeweiligen übertragenen Befugnisse 

Die Kommission erlässt für jede ihr gemäß dieser Verordnung übertragene Befugnis 

einen gesonderten delegierten Rechtsakt, mit Ausnahme der gemäß Artikel 37 

Absatz 5 und Artikel 53 Absatz 1 zur Änderung des Anhangs VI übertragenen 

Befugnisse, bei denen die Teile 1 und 2 des genannten Anhangs zusammen mit 

Teil 3 des genannten Anhangs in einem einzigen Rechtsakt geändert werden 

können.“  

33. Artikel 54 erhält folgende Fassung:  

„(1)  Die Kommission wird von dem durch Artikel 133 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 eingesetzten Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates**.  

(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011.“ 

34. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 54a 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Bis zum … [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

wissenschaftlichen Bericht über die Prüfung von Informationen über Stoffe, die 

mehr als einen aus Pflanzen gewonnenen Bestandteil enthalten, vor. Diesem 

Bericht kann erforderlichenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt 

werden. 

(2) Bis zum … [Bitte Datum einfügen = fünf Jahre nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 

einen Bewertungsbericht vor, in dem bewertet wird, ob die Anforderungen in 

Anhang II Abschnitte 3.1 und 3.2 über kindergesicherte Verschlüsse und 

fühlbare Warnhinweise auf andere Gefahrenklassen ausgeweitet werden 
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müssen. Sofern die Ergebnisse des Berichts dies rechtfertigen, handelt die 

Kommission gemäß Artikel 53 Absatz 1.“  

35. In Artikel 61 werden folgende Absätze angefügt: 

„(7) Stoffe und Gemische, die gemäß ▌Artikel 5, Artikel 6 Absätze 3 und 4, 

Artikel 9 Absätze 3 und 4, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 29 und Anhang I 

Abschnitt 1.5.1.2, Anhang I Abschnitt 1.5.2.4.1, wie anwendbar am … [= 

Tag vor Inkrafttreten dieser Verordnung], eingestuft, gekennzeichnet und 

verpackt und vor dem … [= erster Tag des Monats, der auf 18 Monate nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt] in Verkehr gebracht 

wurden, bedürfen bis zum … [= erster Tag des Monats, der 42 Monate nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt] keiner Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung gemäß dieser Verordnung, geändert durch 

die Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates* 

[Verweis auf diese Änderungsverordnung]. 

(8) Stoffe und Gemische, die gemäß Artikel 18 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 3 

sowie Anhang I Abschnitt 1.2.1, wie anwendbar am …[= Tag vor Inkrafttreten 

dieser Verordnung], eingestuft, gekennzeichnet und verpackt und vor dem … 

[= erster Tag des Monats, der 24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung folgt] in Verkehr gebracht wurden, bedürfen bis zum … [= 

erster Tag des Monats, der 48 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung folgt] keiner Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

gemäß dieser Verordnung, geändert durch die Verordnung (EU) …/… des 

Europäischen Parlaments und des Rates* [Verweis auf diese  

* Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 

… (ABl. …).“ 

36. Anhang I wird gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert. 

37. Anhang II wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert. 

38. Anhang VIII wird gemäß Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert. 
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Artikel 2 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummern 3 Buchstabe b, 4 bis 7, 12 Buchstabe a, 13 und 14, 15 

Buchstaben a und b, 17, 18, 22, 23, 26 und 27, Anhang I Nummern 3 Buchstabe a, 

7, 9 und 10 und Anhang II gelten ab dem … [erster Tag des Monats, der 18 Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt]. 

▌ 

(3) Artikel 1 Nummern 1, 9, 15 Buchstabe c, 24 Buchstaben b und d, Anhang I 

Nummern 2 und 3 und Anhang III gelten ab dem … [erster Tag des Monats, der 

24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt]. 

(4) Abweichend von ▌Artikel 5, Artikel 6 Absätze 3 und 4, Artikel 9 Absätze 3 und 4, 

Artikel 10, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 30, Artikel 31 Absatz 1, 

Artikel 35, Artikel 40 Absätze 1 und 2, Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 3, 

Artikel 48, Anhang I Abschnitt 1.2.1., Anhang I Abschnitt 1.5.1.2, Anhang I 

Abschnitt 1.5.2.4.1, Anhang II Teile 3 und 5 ▌der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

wie anwendbar am … [= Tag vor dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

dürfen Stoffe und Gemische bis zum … [letzter Tag des Monats, der 17 Monate nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung folgt] gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 in der durch Artikel 1 Nummern ▌4 bis 7, 12 Buchstabe a, 13 und 

14, 15 Buchstaben a und b, 18, 22, 23 Buchstabe a und 26, Anhang I Nummern 3 

Buchstabe a, 7 und 9 und Anhang II dieser Verordnung geänderten Fassung 

eingestuft, gekennzeichnet und verpackt werden. 

▌ 

(5) Abweichend von Artikel 1 Absatz 1, Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe b, Artikel 31 

Absatz 3, Artikel 45 Absätze 1 und 3, Anhang I Teil A Abschnitt 1.2.1., 

Anhang VIII Teil A Abschnitt 1, Anhang VIII Teil A Abschnitt 2.1, Anhang VIII 

Teil B Abschnitt 2.4 Unterabsatz 1, Anhang VIII Teil B Abschnitt 1, Anhang VIII 

Teil B, Abschnitt 3.1 Absatz 3, Anhang VIII Teil B Abschnitt 3.6, Anhang VIII 

Teil B Abschnitt 3.7 Tabelle 3 Zeile 1, Anhang VIII Teil C Abschnitt 4.1 Absatz 1, 

Anhang VIII Teil C Abschnitte 1.2 und 1.4 und Anhang VIII Teil D Abschnitte 1, 
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2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie anwendbar am … [= Tag vor 

dem Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] dürfen Stoffe und 

Gemische bis zum … [= letzter Tag des Monats, der 23 Monate nach dem Datum 

des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung folgt] gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 in der durch Artikel 1 Nummern 1, 9, 15 Buchstabe c, 24 

Buchstaben b und d, Anhang I Nummern 2 und 3 und Anhang III der 

vorliegenden Verordnung geänderten Fassung eingestuft, gekennzeichnet und 

verpackt werden. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=


 

 803 

 

ANHANG I 

Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird wie folgt geändert:  

1. Abschnitt 1.1.1.3. erhält folgende Fassung:  

„1.1.1.3. Eine Ermittlung der Beweiskraft bedeutet, dass alle verfügbaren 

Informationen, die für die Gefahrenbestimmung relevant sind, im Zusammenhang 

betrachtet werden, beispielsweise die Ergebnisse geeigneter In-vitro-Tests, 

einschlägige Tierversuchsdaten, Erfahrungen beim Menschen, beispielsweise Daten 

über berufsbedingte Exposition und Daten aus Unfalldatenbanken, epidemiologische 

und klinische Studien sowie gut dokumentierte Fallberichte und Beobachtungen. Bei 

Stoffen werden auch Informationen aus der Anwendung des Kategorienkonzepts 

(Gruppierung, Übertragung) und (Q)SAR-Ergebnisse berücksichtigt. Die Qualität 

und Schlüssigkeit der Daten erhalten eine angemessene Gewichtung. Informationen 

über Stoffe, die mit dem einzustufenden Stoff verwandt sind, sind gegebenenfalls zu 

berücksichtigen. Informationen über Stoffe oder Gemische, die mit dem 

einzustufenden Gemisch verwandt sind, werden gemäß Artikel 9 Absatz 4 

berücksichtigt. Informationen über den Wirkungsort, den Wirkungsmechanismus 

oder Studienergebnisse über die Wirkungsweise sind ebenfalls zu betrachten. Sowohl 

positive als auch negative Befunde sind in einer Ermittlung der Beweiskraft 

zusammen zu berücksichtigen.“  

2. Abschnitt 1.2.1.4. erhält folgende Fassung:  

„1.2.1.4. Die Abmessungen des Etiketts und jedes Piktogramms sowie die 

Schriftgröße der Buchstaben sind wie folgt:  
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Tabelle 1.3 

Mindestabmessungen der Kennzeichnungsetiketten und der Piktogramme und 

Mindestschriftgröße 

ssungsvermögen 

der Verpackung 

messungen des Etiketts 

(in Millimetern) für 

die in Artikel 17 

vorgeschriebenen 

Angaben 

bmessungen jedes 

Piktogramms (in 

Millimetern) 

Mindestschriftgröße 
Höhe in Millimetern) 

bis 0,5 l 

  n möglich, mindestens 

52×74 

ht kleiner als 10×10 

wenn möglich, 

mindestens 16×16 

1,2 

über 0,5 l bis 

höchstens 3 l 

1,4 

über 3 l bis 

höchstens 50 l 

mindestens 74×105 mindestens 23×23 1,8 

über 50 l bis 

höchstens 500 l 

mindestens 105×148 mindestens 32×32 2,0 

über 500 l mindestens 148×210 mindestens 46×46 2,0  

  

 

(3) Folgende Abschnitte werden angefügt:  

„1.2.1.5. Der Text auf dem Etikett muss folgende Merkmale aufweisen: 

a) Er muss schwarz auf weißen Hintergrund gedruckt sein.  

b) Der Abstand zwischen zwei Zeilen muss mindestens 120 % der 

Schriftgröße betragen. 

c) Es ist eine einzige Schriftart zu verwenden, die gut lesbar und serifenlos 

ist.  
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d) Der Abstand zwischen den Buchstaben muss so sein, dass die gewählte 

Schriftart gut lesbar ist.  

Bei der Kennzeichnung von Innenverpackungen, deren Inhalt 10 ml nicht 

überschreitet, kann die Schriftgröße – sofern sie gut lesbar bleibt – kleiner sein als in 

Tabelle 1.3 angegeben, wenn es als wichtig erachtet wird, die kritischsten Angaben 

wie einen Gefahrenhinweis oder einen EUH-Hinweis anzubringen, und wenn die 

Außenverpackung den Anforderungen des Artikels 17 entspricht. 

1.2.1.6 Faltetiketten 

1.2.1.6.1 Die Vorderseite des Faltetiketts muss mindestens folgende Elemente 

enthalten: 

i) Name, Anschrift und Telefonnummer des bzw. der Lieferanten; 

ii) gegebenenfalls Gefahrenpiktogramme; 

iii) gegebenenfalls Signalwörter in allen Sprachen des Etiketts, die auf den 

Innenseiten verwendet werden; 

iv) gegebenenfalls den eindeutigen Rezepturidentifikator, sofern er nicht 

gemäß Anhang VIII Teil A Nummer 5.3 dieser Verordnung auf der 

Innenverpackung aufgedruckt oder angebracht ist; 

v) einen Verweis auf die vollständigen Sicherheitsinformationen im 

Innern des Faltetiketts in allen Sprachen des Etiketts oder ein Symbol, 

mit dem der Anwender darüber informiert wird, dass sich das Etikett 

öffnen lässt, und das zeigt, dass auf den Innenseiten weitere 

Informationen vorhanden sind; 

vi) ein Sprachenkürzel (Länder- oder Sprachencode) für alle Sprachen, 

die auf den Innenseiten verwendet werden. 

1.2.1.6.2 Die Innenseiten des Faltetiketts müssen alle in Artikel 17 

Absatz 1 genannten Kennzeichnungselemente mit Ausnahme des 

Gefahrenpiktogramms und der Angaben zum Lieferanten in jeder der 

auf der Vorderseite angegebenen Sprachen und nach Sprachen 

gruppiert enthalten, wobei das Sprachenkürzel (Länder- oder 

Sprachencode) zu verwenden ist. 
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1.2.1.6.3 Die Rückseite des Faltetiketts muss alle auf der Vorderseite 

angegebenen Kennzeichnungselemente enthalten, mit Ausnahme der 

Kürzel der auf den Innenseiten verwendeten Sprachen. 

4. Folgender Abschnitt wird angefügt:  

„1.3.7. Munition  

Im Falle von Munition, bei der es sich um einen Stoff oder ein Gemisch handelt und 

die durch eine Feuerwaffe abgeschossen wird, können die Kennzeichnungselemente 

auf der Zwischenverpackung anstatt auf der Innenverpackung oder, falls es keine 

Zwischenverpackung gibt, auf der Außenverpackung angegeben werden.“  

5. Die Überschrift von Abschnitt 1.5.1. erhält folgende Fassung:  

„1.5.1. Ausnahmen von Artikel 31 gemäß Artikel 29 Absatz 1“ 

6. Abschnitt 1.5.1.1. erhält folgende Fassung:  

„1.5.1.1. Findet Artikel 29 Absatz 1 Anwendung, so können die in Artikel 17 

genannten Kennzeichnungselemente auf einem Anhängeetikett oder auf einer 

Außenverpackung angegeben werden.“ 

7. Abschnitt 1.5.1.2. erhält folgende Fassung:  

„1.5.1.2. Findet Abschnitt 1.5.1.1. Anwendung, so muss das 

Kennzeichnungsetikett auf einer Innenverpackung mindestens 

Gefahrenpiktogramme, das Signalwort, den in Artikel 18 Absatz 2 genannten 

Produktidentifikator für Stoffe oder den Handelsnamen oder die Bezeichnung 

gemäß Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe a für Gemische sowie den Namen und die 

Telefonnummer der Lieferanten des Stoffes oder Gemisches enthalten.“ 

8. Die Überschrift von Abschnitt 1.5.2. erhält folgende Fassung: 

„1.5.2 . Ausnahmen von Artikel 17 gemäß Artikel 29 Absatz 2“ 

9. Abschnitt 1.5.2.4.1 erhält folgende Fassung:  

„1.5.2.4.1 Die in Artikel 17 vorgeschriebenen Kennzeichnungselemente können 

auf der Innenverpackung weggelassen werden, wenn der Inhalt der Innenverpackung 

10 ml nicht überschreitet und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Der Stoff oder das Gemisch wird zur Abgabe an einen Händler oder 

nachgeschalteten Anwender für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung 
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oder zur Qualitätskontrollanalyse in Verkehr gebracht, und die 

Innenverpackung befindet sich in einer äußeren Verpackung, die die 

Anforderungen gemäß Artikel 17 erfüllt; 

b) der Stoff oder das Gemisch ist nicht gemäß Anhang II Teil 1 oder 2 zu 

kennzeichnen und ist in keine der folgenden Gefahrenklassen und -kategorien 

eingestuft: 

i) akute Toxizität, jede Kategorie, 

ii) spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition, Kategorien 1 

und 2, 

 ▌ 

iii) spezifische Zielorgan-Toxizität – wiederholte Exposition, jede Kategorie,  

▌ 

iv) Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1, jede Unterkategorie, 

v) schwere Augenschädigung, Kategorie 1, 

vi) Sensibilisierung der Atemwege, jede Kategorie, 

vii) Aspirationsgefahr, 

viii) Keimzellmutagenität, jede Kategorie, 

ix) Karzinogenität, jede Kategorie, 

ix) Reproduktionstoxizität, jede Kategorie,  

▌ 

xi) endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit, 

jede Kategorie; 

c) der Stoff oder das Gemisch bedarf einer Kennzeichnung gemäß Anhang II 

Teil 1 oder 2, ist aber nicht in eine der in Buchstabe b dieses Abschnitts 

genannten Gefahrenklassen und -kategorien eingestuft und weist eine 

Innenverpackung auf, die in der äußeren Verpackung enthalten ist, die die 

Anforderungen gemäß Artikel 17 erfüllt.“ 

10. Folgender Abschnitt wird angefügt:  
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„1.6. Kennzeichnungselemente, die nur auf einem digitalen 

Kennzeichnungsetikett bereitgestellt werden dürfen  

Ergänzende Informationen gemäß Artikel 25 Absatz 3“ 

www.parlament.gv.at



 

 809 

 

ANHANG II 

Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird wie folgt geändert:  

1. In Teil 3 wird folgender Abschnitt angefügt: 

„3.4. Abgabe über Nachfüllstationen 

Werden gefährliche Stoffe oder Gemische gemäß Artikel 35 Absatz 2a abgegeben, 

so stellt der Lieferant sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:  

a) An der Nachfüllstation sind Etiketten angebracht, die den Etiketten für 

die einzelnen gefährlichen Stoffe oder Gemische entsprechen, die an der 

Station abgegeben werden. 

b) Die Etiketten an der Nachfüllstation sind an einer sichtbaren Stelle 

waagerecht fest angebracht und erfüllen die Anforderungen von 

Artikel 31 Absätze 2 bis 4 entsprechend. 

▌ 

c) Es werden Maßnahmen zur Risikominderung angewandt, um die 

Exposition von Menschen, insbesondere von Kindern, und der Umwelt 

zu minimieren. 

d) Es werden Maßnahmen ergriffen, um eine unkontrollierte Nutzung der 

Nachfüllstation durch Kinder zu verhindern. 

e) Zum Zeitpunkt der Wiederbefüllung steht der Lieferant für die Wartung 

und sofortige Hilfe, einschließlich Nothilfe, vor Ort zur Verfügung.  

f) Nachfüllstationen können im Freien und außerhalb der Geschäftszeiten 

nur betrieben werden, wenn sofortige Unterstützung geleistet werden 

kann. 

g) Die über eine Nachfüllstation bereitgestellten Stoffe oder Gemische 

reagieren nicht in einer Weise miteinander, die Kunden oder Mitarbeiter 

gefährden könnte. 

h) Das Personal des Lieferanten ist angemessen geschult, um 

Sicherheitsrisiken für Verbraucher, gewerbliche Anwender und sich 

selbst zu minimieren▌. 
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i) Die Anforderungen in Bezug auf die Gefahrenkommunikation in Form 

einer Kennzeichnung gemäß Titel III dieser Verordnung werden bei 

jeder Nachfüllpackung erfüllt. 

j) Die Anforderungen in Bezug auf Verpackungen gemäß Titel IV dieser 

Verordnung werden bei jeder Nachfüllpackung erfüllt. 

k) Gefährliche Stoffe oder Gemische werden nicht über eine 

Nachfüllstation bereitgestellt, wenn die Kriterien für die Einstufung in 

eine der folgenden Gefahrenklassen oder Differenzierungen erfüllt sind:  

i) akute Toxizität, jede Kategorie,  

ii) spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition, jede Kategorie, 

iii) spezifische Zielorgan-Toxizität – wiederholte Exposition, jede Kategorie, 

iv) Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1, jede Unterkategorie,  

v) schwere Augenschädigung, Kategorie 1, 

vi) Sensibilisierung der Atemwege, jede Kategorie,  

vii) Sensibilisierung der Haut, jede Kategorie,  

viii) Aspirationsgefahr,  

ix) Keimzellmutagenität, jede Kategorie,  

x) Karzinogenität, jede Kategorie, 

xi) Reproduktionstoxizität, jede Kategorie, 

xii) entzündbare Gase, jede Kategorie, 

xiii) entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 1 und 2,  

xiv) entzündbare Feststoffe, jede Kategorie, 

xv)  ▌endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit, 

jede Kategorie▌, 

xvi)  ▌endokrine Disruption mit Wirkung auf die Umwelt, jede Kategorie▌, 

xvii)  ▌persistent, bioakkumulierbar und toxisch ▌, 

xviii)  ▌sehr persistent und sehr bioakkumulierbar ▌, 

xix)  ▌persistent, mobil und toxisch ▌, 
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xx)  ▌sehr persistent und sehr mobil ▌. 

Abweichend von Buchstabe a kann für mehrere Stoffe oder Gemische, für die die in 

Artikel 17 Absatz 1 genannten Kennzeichnungselemente identisch sind, ein einziges 

Kennzeichnungsetikett an der Nachfüllstation verwendet werden, sofern auf dem 

Kennzeichnungsetikett die Bezeichnung aller Stoffe oder Gemische, für die es gilt, 

eindeutig angegeben ist.“ 

2. Teil 5 erhält folgende Fassung:  

„TEIL 5: GEFÄHRLICHE STOFFE UND GEMISCHE, FÜR DIE ARTIKEL 29 

ABSATZ 3 GILT 

Frisch angerührter Zement und Beton in nassem Zustand ist mit einer Kopie der 

Kennzeichnungselemente gemäß Artikel 17 versehen.  

Für Stoffe oder Gemische, die an einer Tankstelle geliefert und direkt in ein Behältnis 

gepumpt werden, das Bestandteil eines Fahrzeugs ist und aus dem der Stoff oder das Gemisch 

normalerweise nicht entfernt werden soll, sind die in Artikel 17 genannten 

Kennzeichnungselemente an einer sichtbaren Stelle an der jeweiligen Pumpe anzubringen. 

Werden Fahrzeugkraftstoffe an einer Tankstelle durch Pumpen in ein tragbares Behältnis, 

das für die Verwendung für Kraftstoffe ausgelegt ist, abgegeben, so ist eine physische 

Kopie der in Artikel 17 genannten Kennzeichnungselemente nicht nur an der sichtbaren 

Stelle an der Pumpe, sondern auch am Behältnis anzubringen.“ 
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ANHANG III 

In Anhang VI erhält Teil 2 folgende Fassung: 

„2. TEIL 2: DOSSIERS FÜR EINE HARMONISIERTE EINSTUFUNG UND 

KENNZEICHNUNG 

In diesem Teil werden allgemeine Grundsätze für die Vorbereitung der Dossiers 

festgelegt, mit denen eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung 

vorgeschlagen und begründet wird. 

Für Methodik und Format der Dossiers sind die einschlägigen Teile der 

Abschnitte 1, 2 und 3 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

zugrunde zu legen. 

Für sämtliche Dossiers sind alle relevanten Informationen aus 

Registrierungsdossiers zu berücksichtigen, und es können weitere verfügbare 

Informationen verwendet werden. Für Gefahreninformationen, die der Agentur 

noch nicht unterbreitet wurden, ist dem Dossier eine qualifizierte 

Studienzusammenfassung beizulegen. 

Ein Dossier für die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung muss 

Folgendes enthalten: 

– Vorschlag  

Der Vorschlag umfasst die Identität des betreffenden Stoffs bzw. der betreffenden 

Stoffe und die vorgeschlagene harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung. 

– Begründung der vorgeschlagenen harmonisierten Einstufung und 

Kennzeichnung 

Die verfügbaren Informationen sind mit den Kriterien des Anhangs I Teile 2 bis 5 

dieser Verordnung unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze aus 

dessen Teil 1 abzugleichen und in dem Format, das in Teil B des 

Stoffsicherheitsberichts in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

festgelegt ist, zu dokumentieren. 

– Begründung der vorgeschlagenen Gruppierung von Stoffen zum Zwecke der 

harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung 
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Wird für eine Gruppe von Stoffen ein Vorschlag für eine harmonisierte 

Einstufung und Kennzeichnung vorgelegt, so muss das Dossier eine 

wissenschaftliche Begründung enthalten. 

– Begründung für andere Wirkungen auf Gemeinschaftsebene 

Für andere Eigenschaften als karzinogene, mutagene, reproduktionstoxische und 

endokrinschädliche Eigenschaften mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt, persistente, bioakkumulierbare und toxische (PTB), sehr 

persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB), persistente, mobile und toxische 

(PMT), sehr persistente und sehr mobile (vPvM) Eigenschaften und die Atemwege 

sensibilisierende Wirkungen muss begründet werden, dass ein Handeln auf 

Unionsebene erforderlich ist. Dies gilt nicht für Wirkstoffe im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 1107/2009 oder der Verordnung (EU) Nr. 528/2012.“ 
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ANHANG IV 

Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird wie folgt geändert:  

1. Teil A wird wie folgt geändert:  

a) Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Anwendung 

1.1 Importeure, nachgeschaltete Anwender und Händler gemäß Artikel 45 

Absätze 1b und 1c, die Gemische zur Verwendung durch Verbraucher im 

Sinne von Teil A Abschnitt 2.4 dieses Anhangs in Verkehr bringen, sind ab 

dem 1. Januar 2021 zur Einhaltung dieses Anhangs verpflichtet.  

1.2. Importeure, nachgeschaltete Anwender und Händler gemäß Artikel 45 

Absätze 1b und 1c, die Gemische für die gewerbliche Verwendung im 

Sinne von Teil A Abschnitt 2.4 dieses Anhangs in Verkehr bringen, sind ab 

dem 1. Januar 2021 zur Einhaltung dieses Anhangs verpflichtet.  

1.3. Importeure, nachgeschaltete Anwender und Händler gemäß Artikel 45 

Absätze 1b und 1c, die Gemische für industrielle Zwecke oder Gemische 

mit einer nicht meldepflichtigen Endverwendung im Sinne von Teil A 

Abschnitt 2.4 dieses Anhangs in Verkehr bringen, sind ab dem 1. Januar 

2024 zur Einhaltung dieses Anhangs verpflichtet.  

1.4. Importeure, nachgeschaltete Anwender und Händler gemäß Artikel 45 

Absätze 1b und 1c, die einer gemäß Artikel 45 Absatz 1 benannten Stelle 

vor dem in den Abschnitten 1.1, 1.2 und 1.3 genannten Geltungsbeginn 

Informationen über gefährliche Gemische übermittelt haben, die nicht mit 

diesem Anhang übereinstimmen, sind für diese Gemische bis zum 1. Januar 

2025 nicht zur Einhaltung dieses Anhangs verpflichtet.  

1.5. Erfolgt eine der in Teil B Abschnitt 4.1 dieses Anhangs beschriebenen 

Änderungen vor dem 1. Januar 2025, so müssen die in Artikel 45 

Absätze 1b und 1c genannten Importeure, nachgeschalteten Anwender und 

Händler abweichend von Abschnitt 1.4 die Anforderungen dieses Anhangs 

erfüllen, bevor sie das ▌ Gemisch in Verkehr bringen.“ 

b) Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung: 
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„2.1 Dieser Anhang umfasst die Anforderungen, die Importeure, nachgeschaltete 

Anwender und Händler gemäß Artikel 45 Absatz 1c (im Folgenden 

„Mitteilungspflichtige“), die Gemische in Verkehr bringen, in Bezug auf die 

Übermittlung von Informationen erfüllen müssen, sodass den benannten 

Stellen sämtliche Informationen vorliegen, die sie zur Erfüllung der 

Aufgaben benötigen, für die sie gemäß Artikel 45 zuständig sind.“  

c) In Abschnitt 2.4 Unterabsatz 1 wird folgende Nummer 6 angefügt: 

„6. „Zusammensetzung nach einer Standardrezeptur gemäß Teil D“ bezeichnet 

eine Zusammensetzung, die alle in einer der in Teil D dieses Anhangs 

genannten Standardrezepturen aufgeführten Bestandteile umfasst, sofern 

diese Bestandteile in dem Gemisch in Konzentrationen innerhalb der in 

dieser Standardrezeptur angegebenen Bandbreiten vorhanden sind.“  

2. Teil B wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Abschnitt 1.1a wird eingefügt:  

„1.1a. Name und Produktbeschreibung der Standardrezeptur oder Name 

des Kraftstoffs  

Bei Gemischen mit einer Zusammensetzung, die einer in Teil D festgelegten 

Standardrezeptur entspricht, sind der Name und die Produktbeschreibung der 

entsprechenden Standardrezeptur gemäß dem genannten Teil in die Mitteilung 

aufzunehmen.  

Bei den in Tabelle 3 aufgeführten Kraftstoffen ist der Name des Kraftstoffs gemäß 

dieser Tabelle anzugeben.“ 

b) Abschnitt 3.1 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„Bestandteile, die nicht im Gemisch vorkommen, werden nicht angegeben. Wenn 

diese Bestandteile jedoch als Teil einer Gruppe austauschbarer Bestandteile gemäß 

Abschnitt 3.5 angegeben werden bzw. wenn Angaben zu ihrer Konzentration als 

Konzentrationsbereich gemäß den Abschnitten 3.6 oder 3.7 erfolgen, können sie 

angegeben werden, wenn sicher ist, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt im Gemisch 

vorkommen werden. Darüber hinaus sind bei Gemischen mit einer 

Zusammensetzung, die einer in Teil D festgelegten Standardrezeptur entspricht, für 

die die Zusammensetzung gemäß Abschnitt 3.6, erster Gedankenstrich, angegeben 
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wird, die in der einschlägigen Standardrezeptur aufgeführten Bestandteile auch dann 

anzugeben, wenn der Bestandteil möglicherweise nicht oder nicht dauerhaft 

vorhanden ist, wenn der in Teil D angegebene Konzentrationsbereich 0 % umfasst.“ 

c) Die Überschrift von Abschnitt 3.6. erhält folgende Fassung:  

„3.6. Gemische mit einer Zusammensetzung, die einer Standardrezeptur entspricht“ 

d) In Abschnitt 3.7. erhält die erste Zeile der Tabelle 3 folgende Fassung:  

„Kraftstoffname Produktbeschreibung“ 

 

e) In Abschnitt 4.1 Absatz 1 wird folgender Gedankenstrich angefügt:  

„– wenn es andere Änderungen an einem in Verkehr gebrachten Gemisch gibt, die 

für die gesundheitliche Notversorgung gemäß Artikel 45 relevant sind.“ 

3. Teil C wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt 1.2. erhält folgende Fassung:  

„1.2. Identifizierung des Gemischs, des Mitteilungspflichtigen und der 
Kontaktstelle 

Produktidentifikator 

– Der vollständige Handelsname bzw. die vollständigen Handelsnamen des 

Produkts, gegebenenfalls einschließlich des Markennamens bzw. der 

Markennamen, des Namens des Produkts und der Varianten, wie sie auf dem 

Etikett angegeben sind, ohne Abkürzungen und nicht alphanumerische Symbole 

und in einer Form, die eine konkrete Identifizierung des Produkts ermöglicht  

– Eindeutiger Rezepturidentifikator bzw. eindeutige Rezepturidentifikatoren (UFI) 

– Andere Identifikatoren (Zulassungsnummer, Produktcodes des Unternehmens) 

– Im Falle einer Gruppenmitteilung sind alle Produktidentifikatoren aufzuführen. 

Name und Produktbeschreibung der Standardrezeptur oder Name des Kraftstoffs  

– Name der Standardrezeptur und Produktbeschreibung gemäß Teil D (falls 

zutreffend) 
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– Name des Kraftstoffs gemäß Teil B Tabelle 3 (falls zutreffend) 

Kontaktdaten des Mitteilungspflichtigen gemäß Teil A Abschnitt 2.1 dieses Anhangs 

und Kontaktstelle 

– Name 

– Vollständige Anschrift  

– Telefonnummer 

– E-Mail-Adresse 

Kontaktinformationen für schnellen Zugriff auf zusätzliche Produktinformationen 

(24 Stunden/sieben Tage). Nur für verkürzte Mitteilung. 

– Name 

– Telefonnummer (24 Stunden täglich, sieben Tage pro Woche erreichbar) 

– E-Mail-Adresse“ 

b) Abschnitt 1.4. erhält folgende Fassung:  

„1.4  Informationen zu den Gemisch-Bestandteilen und 

den Gruppen austauschbarer Bestandteile 

Identifizierung von Gemisch-Bestandteilen 

– Chemische Bezeichnung/Handelsname der Bestandteile 

– CAS-Nummer (falls zutreffend) 

– EG-Nummer (falls zutreffend) 

– UFI (falls zutreffend)  

– Name der Standardrezeptur und Produktbeschreibung (falls zutreffend) 

▌ 

Name der Gruppe austauschbarer Bestandteile (falls zutreffend) 

Konzentration und Konzentrationsbereiche der Gemisch-Bestandteile 

– Genaue Konzentration oder Konzentrationsbereich 

Einstufung der Gemisch-Bestandteile 

– Gefahreneinstufung (falls zutreffend) 
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– Zusätzliche Identifikatoren (falls zutreffend und falls relevant für 

gesundheitliche Notversorgung) 

Liste gemäß Teil B Abschnitt 3.1 Unterabsatz 5 (falls zutreffend)“ 
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4 Teil D wird wie folgt geändert: 

a) In Abschnitt 1 erhält die erste Zeile der Tabellen mit Standardrezepturen für Zement 

folgende Fassung:  

„Name der Standardrezeptur  Zementstandardrezeptur 1“ 

 

„Name der Zementstandardrezeptur 2“ 

 

„Name der Zementstandardrezeptur 3“ 
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„Name der Zementstandardrezeptur 4“ 

 

„Name der Zementstandardrezeptur 5“ 

www.parlament.gv.at



 

 821 

 

„Name der Zementstandardrezeptur 6“ 
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„Name der Zementstandardrezeptur 7“ 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

Zementstandardrezeptur 8“ 
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t

u

r 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

r 

Zementstandardrezeptur 9“ 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

Zementstandardrezeptur 10“ 
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e

z

e

p

t

u

r 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

r 

Zementstandardrezeptur 11“ 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

Zementstandardrezeptur 12“ 
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a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

r 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

r 

Zementstandardrezeptur 13“ 

 

„Name der 

S

Zementstandardrezeptur 14“ 
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t

a

n

d

a

r

d

r

e
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e

p

t

u

r 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

Zementstandardrezeptur 15“ 
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r 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

r 

Zementstandardrezeptur 16“ 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

Zementstandardrezeptur 17“ 
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e
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t

u

r 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

r 

Zementstandardrezeptur 18“ 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

Zementstandardrezeptur 19“ 
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d

r

e

z

e
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t

u

r 

 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

r 

Zementstandardrezeptur 20“ 

b) In Abschnitt 2 wird die erste Zeile der Tabelle mit der Standardrezeptur für Gips 

durch folgende zwei Zeilen ersetzt: 

 

„Name der Standardrezeptur – Gipsbinder-Standardrezeptur 
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Produktbeschreibung Gipsbinder“ 

c) In Abschnitt 3 erhält die erste Zeile der Tabellen mit Standardrezepturen für 

Fertigbeton folgende Fassung: 

„Name der 

S

t

a

n

d

a

r

d

r

e

z

e

p

t

u

r 

– Fertigbeton-Standardrezeptur 1  

Produktbeschreibung – Fertigbeton der Festigkeitsklassen C8/10, 

C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, 

C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, 

LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, 

LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, 

LC50/55, LC55/60“ 

 

„Name der Standardrezeptur – Fertigbeton-

Standardrezeptur 2 

Produktbeschreibung – Fertigbeton der 

www.parlament.gv.at



 

 831 

Festigkeitsklassen C55/67, 

C60/75, C70/85, C80/95, 

C90/105, C100/105, LC 60/66, 

LC70/77, LC80/88“ 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0297
Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste im Binnenmarkt
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinie 
98/26/EG und zur Aufhebung der Richtlinien (EU) 2015/2366 und 2009/110/EG 
(COM(2023)0366 – C9-0218/2023 – 2023/0209(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0366),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 und 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0218/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 20231,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0046/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C, C/2024/1594, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1594/oj.
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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2023/0209 (COD) 

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinie 98/26/EG und zur Aufhebung der Richtlinien (EU) 2015/2366 und 

2009/110/EG 
 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 
Artikel 53 und 114, 
auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen3,  
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Seit der Annahme der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und 

des Rates4 hat sich der Markt für Massenzahlungsdienste vor allem durch die 
zunehmende Nutzung von Karten und anderen digitalen Zahlungsmitteln, die 

                                                
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌gekennzeichnet. 
2  ABl. C … vom …, S. …. 
3  ABl. C … vom …, S. …. 
4  Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 
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abnehmende Verwendung von Bargeld und die zunehmende Präsenz neuer Akteure 
und Dienste, einschließlich digitaler Brieftaschen und kontaktloser Zahlungen, 
erheblich verändert. Die COVID-19-Pandemie und der damit einhergehende Wandel 
im Hinblick auf Konsum- und Zahlungspraktiken haben dazu geführt, dass sichere und 
effiziente digitale Zahlungen immer wichtiger geworden sind. 

(2) In der Mitteilung der Kommission über eine EU-Strategie für den 
Massenzahlungsverkehr5 wurde die Einleitung einer umfassenden Überprüfung der 
Anwendung und der Auswirkungen der Richtlinie (EU) 2015/2366 angekündigt, „die 
eine Gesamtbewertung der Frage umfassen sollte, ob sie unter Berücksichtigung der 
Marktentwicklungen noch zweckmäßig ist“. 

(3) Mit der Richtlinie (EU) 2015/2366 wurde das Ziel verfolgt, Hindernisse für neue 
Arten von Zahlungsdiensten zu beseitigen und das Niveau des Verbraucherschutzes 
und der Sicherheit zu verbessern. Die Bewertung der Auswirkungen und der 
Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/2366 durch die Kommission ergab, dass die 
Richtlinie (EU) 2015/2366 in Bezug auf viele ihrer Ziele weitgehend erfolgreich war, 
es wurden jedoch auch bestimmte Bereiche ermittelt, in denen die Ziele der Richtlinie 
nicht vollständig erreicht wurden. Bei der Bewertung wurden insbesondere Probleme 
im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Umsetzung und Durchsetzung der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 festgestellt, die sich unmittelbar auf den Wettbewerb 
zwischen Zahlungsdienstleistern ausgewirkt haben, indem sie aufgrund 
unterschiedlicher Auslegungen der Vorschriften zu tatsächlich unterschiedlichen 
Regulierungsbedingungen in den Mitgliedstaaten geführt haben, was die 
Aufsichtsarbitrage begünstigt.  

(4) Es sollte keinen Raum für „Forum Shopping“ geben, bei dem sich 
Zahlungsdienstleister als „Herkunftsland“ diejenigen Mitgliedstaaten aussuchen, in 
denen die Anwendung der Unionsvorschriften über Zahlungsdienste für sie 
vorteilhafter ist, und grenzübergreifende Dienste in anderen Mitgliedstaaten erbringen, 
die die Vorschriften strenger auslegen oder aktivere Durchsetzungsmaßnahmen auf 
dort niedergelassene Zahlungsdienstleister anwenden. Durch diese Praxis wird der 
Wettbewerb verfälscht. Die Unionsvorschriften über Zahlungsdienste sollten 
harmonisiert werden, indem Vorschriften über die Erbringung von Zahlungsdiensten 
in eine Verordnung aufgenommen und von den Vorschriften über die Zulassung und 
Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten getrennt werden, die durch diese Richtlinie 
(PSD3) und nicht weiterhin durch die derzeit geltende Richtlinie (PSD2) geregelt 
werden sollten. 

(5) Obwohl die Ausgabe von E-Geld durch die Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates6 geregelt ist, wird die Verwendung von E-Geld zur 
Finanzierung von Zahlungsvorgängen weitgehend durch die Richtlinie (EU) 
2015/2366 geregelt. Folglich ist der Rechtsrahmen für E-Geld-Institute und 
Zahlungsinstitute, insbesondere in Bezug auf die Wohlverhaltensregeln, bereits 
weitgehend angeglichen. Im Laufe der Jahre hatten die für die Zulassung und 

                                                
5  Mitteilung der Kommission vom 24. September 2020 an das Europäische Parlament, 

den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – EU-Strategie für den Massenzahlungsverkehr (COM(2020) 592 final). 

6  Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 
2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 
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Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten zuständigen Behörden 
in der Praxis Schwierigkeiten bei der klaren Abgrenzung der beiden Regelungen und 
bei der Unterscheidung zwischen E-Geld-Produkten und -Diensten und Zahlungs- und 
E-Geld-Diensten, die von Zahlungsinstituten angeboten werden. Dies hat zu Bedenken 
hinsichtlich der Aufsichtsarbitrage und ungleichen Wettbewerbsbedingungen sowie zu 
Problemen im Zusammenhang mit der Umgehung der Anforderungen der Richtlinie 
2009/110/EG geführt, wenn Zahlungsinstitute, die E-Geld ausgeben, die 
Ähnlichkeiten zwischen Zahlungsdiensten und E-Geld-Diensten ausnutzen und die 
Zulassung als Zahlungsinstitut beantragen. Es ist daher angezeigt, das Zulassungs- und 
Aufsichtssystem für E-Geld-Institute weiter an die für Zahlungsinstitute geltende 
Regelung anzugleichen. Allerdings unterscheiden sich die Zulassungsanforderungen, 
insbesondere das Anfangskapital und die Eigenmittel, und einige grundlegende 
Schlüsselkonzepte für das E-Geld-Geschäft, einschließlich der Ausgabe, des Vertriebs 
und der Rücktauschbarkeit von E-Geld, von den von Zahlungsinstituten erbrachten 
Dienstleistungen. Diese Besonderheiten sollten daher bei der Zusammenführung der 
Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/2366 und der Richtlinie 2009/110/EG 
beibehalten werden.  

(6) Wie aus der von der Kommission durchgeführten Überprüfung hervorgeht und die 
Entwicklung der jeweiligen Märkte, Unternehmen und Risiken, die mit den 
Tätigkeiten verbunden sind, aufzeigt, ist es erforderlich, die Aufsichtsvorschriften für 
Zahlungsinstitute, einschließlich solcher, die E-Geld ausgeben und E-Geld-Dienste 
erbringen, zu aktualisieren, indem eine einzige Zulassung für Anbieter von 
Zahlungsdiensten und E-Geld-Diensten, die keine Einlagen entgegennehmen, 
vorgeschrieben wird. Da in Artikel 48 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1114 des 
Europäischen Parlaments und des Rates7 festgelegt ist, dass E-Geld-Emittenten als E-
Geld gelten, sollte die Zulassungsregelung für Zahlungsinstitute, da sie die E-Geld-
Institute ersetzen werden, auch für Emittenten von E-Geld-Token gelten. Das für 
Zahlungsinstitute geltende Aufsichtssystem sollte auf einer Zulassung beruhen, die 
strengen und umfassenden Bedingungen für juristische Personen unterliegt, die 
Zahlungsdienste anbieten, ohne Einlagen entgegenzunehmen. Durch die für 
Zahlungsinstitute geltenden Aufsichtsvorschriften sollte sichergestellt werden, dass für 
die Tätigkeit der Erbringung von Zahlungsdiensten unionsweit dieselben Bedingungen 
gelten. 

(7) Es ist angezeigt, den Dienst, der die Möglichkeit bietet, Bargeld von einem 
Zahlungskonto abzuheben, von der Tätigkeit der Führung eines Zahlungskontos zu 
trennen, da die Anbieter von Bargeldabhebungsdiensten keine Zahlungskonten führen 
dürfen. Die unter Nummer 5 des Anhangs der Richtlinie (EU) 2015/2366 zusammen 
aufgeführten Dienste der Ausgabe von Zahlungsinstrumenten sowie der Annahme und 
Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen sollten als zwei verschiedene 
Zahlungsdienste dargestellt werden, als ob eine Dienstleistung ohne die andere nicht 
angeboten werden könnte. Eine gesonderte Auflistung der Ausgabe- und Acquiring-
Dienste sollte zusammen mit unterschiedlichen Definitionen der einzelnen Dienste 
klarstellen, dass die Ausgabe- und Acquiring-Dienste von Zahlungsdienstleistern 
getrennt angeboten werden können. 

                                                
7  Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 

2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 
2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 
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(8) Angesichts der raschen Entwicklung des Massenzahlungsmarkts und des ständig 
neuen Angebots von Zahlungsdiensten und Zahlungslösungen ist es angezeigt, einige 
der Begriffsbestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/2366, z. B. die Definition von 
Zahlungskonto, Geldbetrag und Zahlungsinstrument, an die Marktgegebenheiten 
anzupassen, damit die Rechtsvorschriften der Union ihren Zweck erfüllen und 
technologieneutral bleiben. 

(9) Angesichts der unterschiedlichen Auffassungen, die die Kommission in ihrer 
Überprüfung der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 festgestellt und die die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in ihrer Stellungnahme vom 23. Juni 
2022 zur Überprüfung der Richtlinie (EU) 2015/2366 hervorgehoben hat, muss die 
Definition des Begriffs „Zahlungskonto“ präzisiert werden. Das entscheidende 
Kriterium für die Einstufung eines Kontos als Zahlungskonto liegt in der Fähigkeit, 
tägliche Zahlungsvorgänge von einem solchen Konto auszuführen. Die Möglichkeit, 
Zahlungsvorgänge von einem Konto an einen Dritten zu tätigen oder von einem 
Dritten getätigte Zahlungsvorgänge gutgeschrieben zu bekommen, ist ein 
charakteristisches Merkmal des Begriffs des Zahlungskontos. Ein Zahlungskonto 
sollte daher als Konto definiert werden, über das Dritten Geld gesandt und von Dritten 
Geld empfangen wird. Jedes Konto, das diese Merkmale aufweist, sollte als 
Zahlungskonto gelten und für die Erbringung von Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdiensten zugänglich sein. Fälle, in denen ein anderes 
zwischengeschaltetes Konto benötigt wird, um Zahlungsvorgänge von oder an Dritte 
auszuführen, sollten nicht unter die Definition eines Zahlungskontos fallen. 
Sparkonten werden nicht verwendet, um Dritten Geld zu senden und Geld von Dritten 
zu empfangen, sodass sie nicht unter die Definition eines Zahlungskontos fallen. 

(10) Angesichts des Aufkommens neuer Arten von Zahlungsinstrumenten, der 
aufkommenden technologischen Lösungen für solche Instrumente und der 
Unsicherheiten, die auf dem Markt hinsichtlich ihrer rechtlichen Qualifizierung 
bestehen, sollte die Definition des Begriffs „Zahlungsinstrument“ weiter dahin gehend 
präzisiert werden, was ein Zahlungsinstrument darstellt, wobei der Grundsatz der 
Technologieneutralität zu berücksichtigen ist.  

(11) Obwohl die Nahfeldkommunikation (Near-Field Communication, NFC) die 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs ermöglicht, würde die Einstufung als vollwertiges 
Zahlungsinstrument einige Herausforderungen mit sich bringen, einschließlich der 
Anwendung einer starken Kundenauthentifizierung für kontaktlose Zahlungen an der 
Verkaufsstelle und der Haftungsregelung des Zahlungsdienstleisters. Die 
Nahfeldkommunikation sollte daher eher als Funktion eines Zahlungsinstruments und 
nicht als Zahlungsinstrument als solches betrachtet werden.  

(12) In der Richtlinie (EU) 2015/2366 wurde „Zahlungsinstrument“ als „personalisiertes 
Instrument“ definiert. Da es Guthabenkarten gibt, bei denen der Name des Inhabers 
des Instruments nicht auf der Karte aufgedruckt ist, könnte dies dazu führen, dass 
diese Karten nicht unter die Definition des Zahlungsinstruments fallen. Die Definition 
des Begriffs „Zahlungsinstrument“ sollte daher dahin gehend geändert werden, dass 
auf „individuelle“ Instrumente und nicht auf „personalisierte“ Instrumente Bezug 
genommen wird, wodurch festgelegt wird, dass Guthabenkarten, bei denen der Name 
des Inhabers des Instruments nicht auf der Karte aufgedruckt ist, Zahlungsinstrumente 
sind. Ein technisches Konto, das ausschließlich zur Rückzahlung einer Kreditlinie 
verwendet wird, die ausschließlich im Zusammenhang mit einem Zahlungsvorgang 
gewährt wird, sollte ebenfalls nicht unter die Definition eines Zahlungskontos 
fallen. 
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(13) Sogenannte digitale Pass-through-Brieftaschen, die die Tokenisierung eines 
bestehenden Zahlungsinstruments, einschließlich einer Zahlungskarte, enthalten, sind 
als technische Dienste anzusehen und sollten daher von der Definition des 
Zahlungsinstruments ausgenommen werden, da ein Token nicht selbst als 
Zahlungsinstrument, sondern vielmehr als „Zahlungsanwendung“ im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 21 der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments 
und des Rates8 angesehen werden kann. Einige andere Kategorien digitaler 
Brieftaschen, nämlich vorausbezahlte elektronische Brieftaschen, z. B. „Staged-
Wallets“, bei denen Nutzer Geld für künftige Online-Transaktionen speichern können, 
sollten jedoch als Zahlungsinstrument und ihre Ausstellung als Zahlungsdienst 
betrachtet werden. 

(14) Der Finanztransfer ist ein Zahlungsdienst, der in der Regel auf der Bereitstellung von 
Bargeld durch einen Zahler an einen Zahlungsdienstleister beruht, ohne dass ein 
Zahlungskonto auf den Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers eingerichtet 
wird. Der Zahlungsdienstleister überweist den entsprechenden Betrag einem 
Zahlungsempfänger oder einem anderen Zahlungsdienstleister, der im Namen des 
Zahlungsempfängers handelt. In einigen Mitgliedstaaten bieten Supermärkte, Groß- 
und Einzelhändler ihren Kunden eine Dienstleistung für die Bezahlung von 
Rechnungen von Versorgungsunternehmen und anderen regelmäßigen 
Haushaltsrechnungen. Diese Dienstleistungen für die Bezahlung von Rechnungen 
sollten daher wie Finanztransfers behandelt werden. 

(15) Die Definition des Begriffs „Geld“ sollte alle Formen von Zentralbankgeld umfassen, 
die für die Verwendung im Einzelhandel ausgegeben werden, einschließlich 
Banknoten und Münzen, sowie eine etwaige künftige digitale Zentralbankwährung, E-
Geld und Geschäftsbankgeld. Zentralbankgeld, das für die Verwendung zwischen der 
Zentralbank und Geschäftsbanken, d. h. für die Verwendung auf der Wholesale-Stufe, 
ausgegeben wird, sollte nicht erfasst werden. 

(16) In der Verordnung (EU) 2023/1114 vom 31. Mai 2023 ist festgelegt, dass E-Geld-
Token als E-Geld gelten. E-Geld-Token sollten daher als E-Geld in die Definition des 
Begriffs „Geld“ aufgenommen werden.  

(17) Die Bewertung der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 ergab, dass es nicht 
eindeutig notwendig ist, die Bedingungen für die Erteilung und Aufrechterhaltung der 
Zulassung als Zahlungs- oder E-Geld-Institute gemäß der Richtlinie 2007/64/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 bzw. der Richtlinie (EU) 2015/2366 
einerseits und der Richtlinie 2009/110/EG andererseits wesentlich zu ändern. Zu 
diesen Bedingungen gehören weiterhin Aufsichtsanforderungen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu den operationellen und finanziellen Risiken stehen, mit 
denen Zahlungsinstitute konfrontiert sind, einschließlich der Institute, die E-Geld 
ausgeben und E-Geld-Dienste im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit erbringen. Es 
empfiehlt sich, den Unterlagen, die zur Begründung eines Antrags auf Zulassung als 
Zahlungsinstitut erforderlich sind, einen Abwicklungsplan für den Fall eines Ausfalls 

                                                
8  Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 
vom 19.5.2015, S. 1). 

9  Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 
2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 
2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG 
(ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1). 
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beizufügen, der in einem angemessenen Verhältnis zum Geschäftsmodell des 
künftigen Zahlungsinstituts steht; dieser Abwicklungsplan sollte geeignet sein, eine 
geordnete Abwicklung von Tätigkeiten nach geltendem nationalem Recht zu 
unterstützen, einschließlich der Kontinuität oder Wiederherstellung kritischer 
Tätigkeiten, die von ausgelagerten Dienstleistern, Agenten oder Vertriebsstellen 
ausgeführt werden. Damit die Zulassung nicht für Dienste erteilt wird, die nicht 
tatsächlich von einem Zahlungsinstitut erbracht werden, muss festgelegt werden, dass 
ein Zahlungsinstitut nicht verpflichtet sein sollte, eine Zulassung für Zahlungsdienste 
einzuholen, die es nicht zu erbringen beabsichtigt. 

(18) Die im Januar 2023 veröffentlichte vergleichende Analyse der EBA über die 
Zulassung gemäß der Richtlinie (EU) 2015/236610 kam zu dem Schluss, dass Mängel 
im Zulassungsverfahren zu einer Situation geführt haben, in der Antragsteller 
unterschiedlichen aufsichtlichen Erwartungen in Bezug auf die Anforderungen für die 
Zulassung als Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut in der gesamten Union ausgesetzt 
sind, und dass das Verfahren zur Erteilung einer Zulassung mitunter übermäßig viel 
Zeit in Anspruch nehmen kann. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen und ein 
harmonisiertes Verfahren für die Erteilung einer Zulassung für Unternehmen, die eine 
Zulassung als Zahlungsinstitut beantragen, sicherzustellen, ist es angemessen, den 
zuständigen Behörden für den Abschluss des Zulassungsverfahrens eine Frist von zwei 
Monaten ab Eingang aller für die Entscheidung erforderlichen Informationen zu 
setzen. 

(19) Um ein kohärenteres Antragsverfahren für Zahlungsinstitute sicherzustellen, sollte die 
EBA beauftragt werden, Entwürfe technischer Regulierungsstandards für die 
Zulassung auszuarbeiten, einschließlich der Informationen, die den zuständigen 
Behörden im Antrag auf Zulassung von Zahlungsinstituten zu übermitteln sind, einer 
gemeinsamen Bewertungsmethode für die Erteilung der Zulassung oder Registrierung, 
der Frage, was als vergleichbare Garantie für die Berufshaftpflichtversicherung 
angesehen werden kann, und der Kriterien, die für die Festlegung der 
Mindestdeckungssumme einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer 
vergleichbaren Garantie zu verwenden sind. Die EBA sollte dabei die Erfahrungen 
berücksichtigen, die sie bei der Anwendung ihrer Leitlinien über die Informationen, 
die antragstellende Zahlungsdienstleister den zuständigen nationalen Behörden für die 
Zulassung oder Registrierung vorlegen müssen, und ihrer Leitlinien für die 
Anwendung der Kriterien zur Festlegung der Mindestdeckungssumme der 
Berufshaftpflichtversicherung oder einer anderen vergleichbaren Garantie gesammelt 
hat.  

(20) Bei dem für Zahlungsinstitute geltenden Aufsichtsrahmen sollte weiterhin von der 
Prämisse ausgegangen werden, dass es diesen Instituten untersagt ist, Einlagen von 
Zahlungsdienstnutzern entgegenzunehmen, und dass sie nur das von 
Zahlungsdienstnutzern erhaltene Geld für die Erbringung von Zahlungsdiensten 
verwenden dürfen. Daher ist es angemessen, dass die für Zahlungsinstitute geltenden 
Aufsichtsanforderungen der Tatsache Rechnung tragen, dass Zahlungsinstitute ein 
spezialisierteres und eingeschränkteres Geschäftsfeld als Kreditinstitute haben und 
ihre betriebsbedingten Risiken deshalb enger sind und leichter überwacht und 
gesteuert werden können. 

                                                
10  Europäische Bankenaufsichtsbehörde, EBA/REP/2023/01, Peer Review Report on 

authorisation under PSD2. 
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(21) Die zuständigen Behörden sollten bei der Prüfung von Anträgen auf Zulassung als 
Zahlungsinstitut besonders auf den im Rahmen dieses Antrags vorgelegten Plan zur 
Unternehmensführung achten. Zahlungsinstitute sollten die potenziell schädlichen 
Auswirkungen schlecht konzipierter Regelungen zur Unternehmensführung auf ein 
solides Risikomanagement angehen, indem sie auf allen Ebenen eine solide 
Risikokultur anwenden. Die zuständigen Behörden sollten die Angemessenheit der 
internen Regelungen zur Unternehmensführung überwachen. Es ist angezeigt, dass die 
EBA unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Größen und Geschäftsmodelle der 
Zahlungsinstitute und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
Leitlinien zu internen Regelungen für die Unternehmensführung annimmt. 

(22) Die Zulassungsanforderungen enthalten zwar spezifische Vorschriften zu 
Sicherheitskontrollen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und 
zu Risikominderungselementen für die Erteilung einer Zulassung für die Erbringung 
von Zahlungsdiensten, doch sollten diese Anforderungen an die Anforderungen der 
Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates11 angepasst 
werden. 

(23) Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister halten ‒ wenn sie 
diese Dienste bereitstellen ‒ keine Gelder des Nutzers. Es wäre daher 
unverhältnismäßig, diesen Marktteilnehmern Eigenmittelanforderungen aufzuerlegen. 
Dennoch muss sichergestellt werden, dass Zahlungsauslösedienstleister und 
Kontoinformationsdienstleister in der Lage sind, ihren Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten nachzukommen. Um eine angemessene 
Deckung der mit Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdiensten verbundenen 
Risiken sicherzustellen, sollten Zahlungsinstitute, die diese Dienste anbieten, 
verpflichtet werden, entweder über eine Berufshaftpflichtversicherung oder eine 
vergleichbare Garantie zu verfügen, und im Lichte der in der Verordnung XXX [PSR] 
enthaltenen Haftungsbestimmungen genauer festlegen, welche Risiken abgedeckt 
werden müssen. Angesichts der Schwierigkeiten der Anbieter von 
Kontoinformationsdiensten und Zahlungsauslösediensten, eine 
Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, die die mit ihrer Tätigkeit verbundenen 
Risiken abdeckt, sollte diesen Instituten die Möglichkeit eingeräumt werden, als 
Alternative zur Berufshaftpflichtversicherung ein Anfangskapital in Höhe von 
50 000 EUR erst in der Zulassungs- oder Registrierungsphase vorzuhalten. Diese 
Flexibilität in Bezug auf Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister in der 
Zulassungs- oder Registrierungsphase sollte die Verpflichtung dieser Anbieter 
unberührt lassen, unverzüglich nach Erhalt ihrer Zulassung oder Registrierung eine 
Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen.  

(24) Um den Risiken des Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung an einem 
Zahlungsinstitut im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 

                                                
11  Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 über die Betriebsstabilität digitaler Systeme im Finanzsektor und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) 
Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, 
S. 1). 
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Parlaments und des Rates12 entgegenzuwirken, ist es angezeigt, die Unterrichtung der 
jeweils zuständigen Behörde über den Erwerb vorzuschreiben. 

(25) Um den mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken gerecht zu werden, müssen 
Zahlungsinstitute ausreichend Anfangskapital in Kombination mit Eigenmitteln 
vorhalten. Da Zahlungsinstitute die Möglichkeit haben, das breite Spektrum der unter 
diese Richtlinie fallenden Tätigkeiten auszuüben, ist es angezeigt, die Höhe des 
Anfangskapitals, das mit einzelnen Diensten verbunden ist, an die Art und die mit 
diesen Diensten verbundenen Risiken anzupassen. 

(26) Da die ursprünglichen Anforderungen für Zahlungsinstitute seit der Annahme der 
Richtlinie 2007/64/EG nicht angepasst wurden, sollten diese Anforderungen an die 
Inflation angepasst werden. Da jedoch die Kapitalanforderungen für Zahlungsinstitute, 
die nur Zahlungsauslösedienste erbringen, erst seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 umgesetzt wurden und keine Belege für die Unzulänglichkeit dieser 
Anforderungen gefunden wurden, sollten diese Anforderungen nicht geändert werden. 

(27) Aufgrund der großen Vielfalt der Geschäftsmodelle in der Massenzahlungsbranche ist 
es gerechtfertigt, unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Eigenmittel 
anzuwenden, die jedoch nicht unter das entsprechende Anfangskapital fallen dürfen. 

(28) Mit dieser Richtlinie wird derselbe Ansatz wie mit der Richtlinie (EU) 2015/2366 
verfolgt, die die Anwendung mehrerer Methoden zur Berechnung der kombinierten 
Eigenmittelanforderungen mit einem gewissen aufsichtlichen Ermessensspielraum 
ermöglichte, damit denselben Risiken für alle Zahlungsdienstleister Gleichbehandlung 
zuteilwird. Die Verwendung des Zahlungsvolumens des Vorjahres des 
Zahlungsinstituts zur Berechnung seiner Eigenmittelanforderungen ist für die meisten 
Geschäftsmodelle die angemessenste und am häufigsten angewandte 
Eigenmittelberechnungsmethode. Aus diesen Gründen, zur Verbesserung der 
Kohärenz und zur Wahrung gleicher Wettbewerbsbedingungen sollten die zuständigen 
nationalen Behörden verpflichtet werden, die Anwendung dieser Methode 
vorzuschreiben. Die zuständigen nationalen Behörden sollten jedoch die Möglichkeit 
haben, von diesem Grundsatz abzuweichen und Zahlungsinstitute zu verpflichten, für 
Geschäftsmodelle, die zu Transaktionen mit geringem Volumen, aber hohem Wert 
führen, andere Methoden anzuwenden. Um Rechtssicherheit zu wahren und 
größtmögliche Klarheit in Bezug auf solche Geschäftsmodelle zu schaffen, sollte die 
EBA beauftragt werden, Entwürfe technischer Regulierungsstandards auszuarbeiten. 

(29) Ungeachtet des Ziels der Angleichung der Aufsichtsanforderungen an 
Zahlungsinstitute, die Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste erbringen, ist es 
angebracht, den Besonderheiten des Geschäfts der Ausgabe von E-Geld und der 
Ausübung von E-Geld-Geschäften Rechnung zu tragen und es Zahlungsinstituten, die 
E-Geld ausgeben und E-Geld-Dienste erbringen, zu ermöglichen, eine geeignetere 
Methode zur Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen anzuwenden. 

(30) Wickelt dasselbe Zahlungsinstitut einen Zahlungsvorgang sowohl für den Zahler als 
auch den Zahlungsempfänger ab und wird dem Zahler ein Kreditrahmen eingeräumt, 
ist es angebracht, die Gelder zugunsten des Zahlungsempfängers abzusichern, sobald 
sie die Forderung des Zahlungsempfängers gegenüber dem Zahlungsinstitut darstellen. 

                                                
12  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 
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(31) Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen Zahlungsinstitute bei der Eröffnung und 
Führung von Zahlungskonten bei Kreditinstituten konfrontiert sind, ist es notwendig, 
eine zusätzliche Option für den Schutz der Nutzergelder vorzusehen, nämlich die 
Möglichkeit, diese Gelder bei einer Zentralbank zu halten. Diese Möglichkeit sollte 
jedoch die Möglichkeit einer Zentralbank unberührt lassen, diese Option auf der 
Grundlage ihres Organisationsrechts nicht anzubieten. Jede Ablehnung dieser Option 
durch eine Zentralbank sollte gegenüber dem betreffenden Zahlungsinstitut 
ordnungsgemäß begründet werden. Da die Gelder der Nutzer geschützt werden 
müssen und verhindert werden muss, dass diese Gelder für andere Zwecke als die 
Erbringung von Zahlungsdiensten oder E-Geld-Diensten verwendet werden, sollte 
vorgeschrieben werden, dass die Gelder der Zahlungsdienstnutzer von den 
Eigenmitteln des Zahlungsinstituts getrennt gehalten werden. Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zwischen Zahlungsinstituten, die Zahlungsdienste 
erbringen, und Zahlungsinstituten, die E-Geld ausgeben und E-Geld-Dienste 
erbringen, sicherzustellen, ist es angezeigt, die für den Schutz der Gelder der Nutzer 
geltenden Regelungen so weit wie möglich anzugleichen und gleichzeitig die 
Besonderheiten von E-Geld zu wahren. Das Konzentrationsrisiko ist ein erhebliches 
Risiko für Zahlungsinstitute, insbesondere wenn Gelder in einem einzigen 
Kreditinstitut gesichert werden. Daher muss sichergestellt werden, dass 
Zahlungsinstitute das Konzentrationsrisiko so weit wie möglich abwenden. Aus 
diesem Grund sollte die EBA angewiesen werden, technische Regulierungsstandards 
zur Risikovermeidung bei der Sicherung von Kundengeldern auszuarbeiten. 

(31a) Es kann vorkommen, dass ein Kreditinstitut die Eröffnung und Führung eines 
Kontos für ein Zahlungsinstitut ablehnt. Dies wäre dem Ziel der Diversifizierung 
des Risikos für Zahlungsinstitute abträglich. Lehnt ein Kreditinstitut die Eröffnung 
eines Kontos für ein Zahlungsinstitut ab oder beschließt es, ein entsprechendes 
Konto zu schließen, sollte es daher verpflichtet sein, diesem Zahlungsinstitut eine 
ordnungsgemäß begründete Antwort und eine ordnungsgemäße Begründung zu 
übermitteln. 

(32) Zahlungsinstitute sollten die Möglichkeit haben, über die unter diese Richtlinie 
fallenden Tätigkeiten hinaus weitere Tätigkeiten auszuüben, einschließlich der 
Erbringung betrieblicher und eng damit verbundener Nebendienstleistungen und des 
Betriebs von Zahlungssystemen oder anderer Geschäftstätigkeiten, die durch das 
geltende Unionsrecht und das nationale Recht geregelt sind. 

(33) Angesichts der höheren Risiken der Einlagenübernahme ist es angemessen, 
Zahlungsinstituten, die Zahlungsdienste anbieten, zu verbieten, Einlagen von Nutzern 
entgegenzunehmen, und von ihnen zu verlangen, nur die von Nutzern erhaltenen 
Gelder für die Erbringung von Zahlungsdiensten zu verwenden. Gelder, die 
Zahlungsinstitute, die E-Geld-Dienste anbieten, von Zahlungsdienstnutzern erhalten, 
sollten weder Einlagen noch andere rückzahlbare Gelder der Öffentlichkeit im Sinne 
des Artikels 9 der Richtlinie 2013/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates13 darstellen. 

                                                
13  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG. 
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(34) Um das Risiko zu begrenzen, dass Zahlungskonten für andere Zwecke als die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen genutzt werden, sollte festgelegt werden, dass 
Zahlungsinstitute bei der Erbringung eines oder mehrerer Zahlungsdienste oder E-
Geld-Dienste stets über Zahlungskonten verfügen sollten, die ausschließlich für 
Zahlungsvorgänge genutzt werden. 

(35) Zahlungsinstituten sollte es gestattet sein, Kredite zu gewähren. Für diese Tätigkeit 
sollten jedoch bestimmte strenge Bedingungen gelten. Es ist daher angezeigt, die 
Gewährung von Krediten durch Zahlungsinstitute in Form von Kreditlinien und die 
Ausgabe von Kreditkarten zu regeln, soweit diese Dienste Zahlungsdienste 
erleichtern▌. Zahlungsinstituten sollte gestattet werden, kurzfristige Kredite für ihre 
grenzübergreifenden Tätigkeiten zu gewähren, sofern sie hauptsächlich aus 
Eigenmitteln des Zahlungsinstituts sowie aus anderen Kapitalmarktmitteln und nicht 
aus Mitteln, die im Namen von Kunden für Zahlungsdienste gehalten werden, 
refinanziert werden. Diese Möglichkeit sollte jedoch die Richtlinie 2008/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 und anderes einschlägiges Unionsrecht 
sowie Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Bezug auf Bedingungen für die Gewährung 
von Krediten an Verbraucher unberührt lassen. Da es sich bei den Dienstleistungen 
„Buy now, pay later“ (jetzt kaufen, später bezahlen) hauptsächlich um Kredite handelt, 
sollten sie keinen Zahlungsdienst darstellen. Diese Dienstleistungen fallen unter die 
neue Richtlinie über Verbraucherkredite, durch die die Richtlinie 2008/48/EG ersetzt 
wird. Allerdings unterliegen Unternehmen, die Dienstleistungen „Buy now, pay 
later“ (jetzt kaufen, später bezahlen) erbringen, dieser Richtlinie, wenn sie 
Zahlungsdienste im Sinne von Anhang I erbringen.  

(36) Damit Nachweise über die Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten 
Verpflichtungen für einen angemessenen Zeitraum ordnungsgemäß aufbewahrt 
werden, sollte von Zahlungsinstituten verlangt werden, dass sie alle geeigneten 
Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang aufbewahren. Personenbezogene Daten 
sollten nicht länger gespeichert werden, als es für die Sicherstellung dieses Zwecks 
erforderlich ist, und im Fall des Entzugs einer Genehmigung sollten die Daten nicht 
länger als fünf Jahre nach dem Widerruf gespeichert werden. 

(37) Damit ein Unternehmen ohne Zulassung keine Zahlungsdienste oder E-Geld-Dienste 
erbringt, sollte von allen Unternehmen, die beabsichtigen Zahlungsdienste oder E-
Geld-Dienste zu erbringen, verlangt werden, dass sie eine Zulassung beantragen, es sei 
denn, diese Richtlinie sieht eine Registrierung anstelle einer Zulassung vor. Um die 
Stabilität und Integrität des Finanzsystems und der Zahlungssysteme sicherzustellen 
und die Verbraucher zu schützen, müssen diese Unternehmen in einem Mitgliedstaat 
niedergelassen sein und wirksam beaufsichtigt werden. Angesichts der erheblichen 
neuen aufsichtsrechtlichen Risiken, die mit der Möglichkeit für E-Geld-Institute, auch 
E-Geld-Token auszugeben, verbunden sind, sollte diese Anforderung auch für 
Zahlungsinstitute gelten, die E-Geld ausgeben. Die Gründung einer juristischen Person 
in der EU sollte für E-Geld-Emittenten erforderlich sein, damit diese Unternehmen 
wirksam beaufsichtigt werden können und eine Angleichung an die Verordnung (EU) 
2023/1114 erreicht wird. E-Geld-Token sind eine Form von Kryptowerten, die 
erheblich expandieren und Risiken für die Finanzstabilität, die Währungssouveränität 
und die Geldpolitik darstellen können.  

                                                
14  Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 

über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des 
Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66). 
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(37a) Damit Zahlungsinstitute wirklich grenzübergreifende Dienstleistungen anbieten 
können, sollte die Kommission eine spezielle Website oder eine zentrale Anlaufstelle 
mit allen Informationen über das Verfahren zur Registrierung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten bereitstellen.  

(38) Damit das Niederlassungsrecht nicht missbräuchlich ausgeübt wird und keine Fälle 
eintreten, in denen sich ein Zahlungsinstitut in einem Mitgliedstaat niederlässt, ohne 
zu beabsichtigen, eine Tätigkeit in diesem Mitgliedstaat auszuüben, sollte 
vorgeschrieben werden, dass ein Zahlungsinstitut, das in einem Mitgliedstaat eine 
Zulassung beantragt, zumindest einen Teil seines Zahlungsdienstgeschäfts in diesem 
Mitgliedstaat erbringt. Die bereits durch die Richtlinie (EU) 2015/2366 auferlegte 
Verpflichtung eines Instituts, einen Teil seiner Geschäftstätigkeit in seinem 
Heimatland auszuüben, wurde sehr unterschiedlich ausgelegt, wobei einige 
Heimatländer vorschreiben, dass der Großteil der Geschäfte in ihrem Land ausgeführt 
wird. Ein „Teil“ sollte als weniger als die Mehrheit der Geschäfte des Instituts 
ausgelegt werden, um die praktische Wirksamkeit der Freiheit des Zahlungsinstituts, 
grenzübergreifende Dienstleistungen zu erbringen, zu wahren. 

(39) Ein Zahlungsinstitut kann andere Tätigkeiten als die Erbringung von Zahlungsdiensten 
oder E-Geld-Diensten ausüben. Damit eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung des 
Zahlungsinstituts sichergestellt ist, sollte es den zuständigen nationalen Behörden 
gestattet werden, erforderlichenfalls die Errichtung einer separaten 
Unternehmenseinheit für die Erbringung von Zahlungsdiensten oder E-Geld-Diensten 
zu verlangen. Eine solche Entscheidung der zuständigen Behörde sollte den 
potenziellen negativen Auswirkungen Rechnung tragen, die ein Ereignis, das sich auf 
die anderen Geschäftstätigkeiten auswirkt, auf die finanzielle Solidität des 
Zahlungsinstituts haben könnte, oder den potenziellen negativen Auswirkungen, die 
sich aus einer Situation ergeben, in der das Zahlungsinstitut keine getrennte 
Berichterstattung über Eigenmittel in Bezug auf seine Zahlungs- und E-Geld-
Tätigkeiten und seine sonstigen Tätigkeiten vorlegen könnte.  

(40) Damit eine ordnungsgemäße kontinuierliche Beaufsichtigung der Zahlungsinstitute 
und die Verfügbarkeit genauer und aktueller Informationen sichergestellt ist, sollten 
Zahlungsinstitute verpflichtet werden, die zuständigen nationalen Behörden über jede 
Änderung ihrer Geschäftstätigkeit zu unterrichten, die sich auf die Richtigkeit der im 
Zusammenhang mit der Zulassung bereitgestellten Informationen auswirkt, auch in 
Bezug auf zusätzliche Agenten oder Stellen, an die Tätigkeiten ausgelagert werden. 
Die zuständigen Behörden sollten im Zweifelsfall prüfen, ob die eingegangenen 
Informationen korrekt sind. 

(41) Damit für ein einheitliches Zulassungssystem für Zahlungsinstitute in der gesamten 
Union gesorgt ist, sollten harmonisierte Bedingungen festgelegt werden, unter denen 
die zuständigen nationalen Behörden eine einem Zahlungsinstitut erteilte Zulassung 
entziehen können. 

(42) Zur Verbesserung der Transparenz der Tätigkeiten der von den zuständigen Behörden 
des Herkunftsmitgliedstaats zugelassenen oder eingetragenen Zahlungsinstitute 
einschließlich deren Agenten, Vertriebsstellen und Zweigniederlassungen und zur 
Sicherstellung eines hohen Maßes an Verbraucherschutz in der Union muss 
sichergestellt werden, dass die Öffentlichkeit leichten Zugang zu der Liste der 
Unternehmen, die Zahlungsdienste erbringen, mit ihren zugehörigen Marken hat, die 
in ein öffentliches nationales Register aufgenommen werden sollten. 
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(43) Damit Informationen über zugelassene oder registrierte Zahlungsinstitute oder Stellen, 
die nach nationalem Recht zur Erbringung von Zahlungs- oder E-Geld-Diensten 
berechtigt sind, in der gesamten Union in einem zentralen Register verfügbar sind, 
sollte die EBA ein solches Register betreiben, in dem sie eine Liste der Unternehmen 
veröffentlicht, die für die Erbringung von Zahlungsdiensten oder E-Geld-Diensten 
zugelassen oder registriert sind. Wenn dies die Verarbeitung personenbezogener Daten 
mit sich bringt, ist die Veröffentlichung von Informationen über natürliche Personen, 
die als Agenten oder Vertriebsstellen tätig sind, auf Unionsebene erforderlich, damit 
nur Agenten oder Vertriebsstellen im Binnenmarkt tätig sind, und dies liegt daher im 
Interesse des ordnungsgemäßen Funktionierens des Binnenmarkts für 
Zahlungsdienste. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die von ihnen 
übermittelten Daten über die betreffenden Unternehmen, einschließlich ihrer Agenten, 
Vertriebsstellen und Zweigniederlassungen, korrekt und aktuell sind und unverzüglich 
und möglichst automatisch der EBA übermittelt werden. Die EBA sollte daher 
Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen die Methoden und 
Modalitäten für die Übermittlung solcher Informationen festgelegt werden. Mit diesen 
Entwürfen technischer Regulierungsstandards sollte ein hohes Maß an Granularität 
und Kohärenz der Informationen sichergestellt werden. Bei der Ausarbeitung dieser 
Entwürfe technischer Regulierungsstandards sollte die EBA die Erfahrungen mit der 
Anwendung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/411 der Kommission 
berücksichtigen40. Um die Transparenz zu erhöhen, sollten die übermittelten 
Informationen die Marken aller erbrachten Zahlungs- und E-Geld-Dienste enthalten. 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten sollte im Einklang mit den geltenden 
Datenschutzvorschriften erfolgen. Werden personenbezogene Daten veröffentlicht, 
sollten geeignete Datenschutzvorkehrungen getroffen werden, mit denen eine weitere 
unbeabsichtigte Verbreitung der Informationen im Internet verhindert wird. 

(44) Um die Transparenz und das Bewusstsein für die von Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienstleistern erbrachten Dienste zu erhöhen, sollte die EBA eine 
maschinenlesbare Liste mit grundlegenden Informationen über diese Unternehmen 
und die von ihnen erbrachten Dienste führen. Die in dieser Liste enthaltenen 
Informationen sollten eine eindeutige Identifizierung der Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienstleister ermöglichen.  

(45) Um die Reichweite ihrer Dienste zu erweitern, müssen Zahlungsinstitute 
möglicherweise Unternehmen beauftragen, die in ihrem Namen Zahlungsdienste 
erbringen, einschließlich Agenten oder – im Fall von E-Geld-Diensten – 
Vertriebsstellen. Zahlungsinstitute können ihr Niederlassungsrecht auch in einem 
anderen Aufnahmemitgliedstaat als dem Herkunftsmitgliedstaat über 
Zweigniederlassungen ausüben. In solchen Fällen sollte das Zahlungsinstitut der 
zuständigen nationalen Behörde alle relevanten Informationen über Agenten, 
Vertriebsstellen und Zweigniederlassungen übermitteln und die zuständigen 
nationalen Behörden unverzüglich über alle Änderungen unterrichten. Um 
Transparenz gegenüber den Endnutzern sicherzustellen, ist es auch angebracht, dass 
Agenten, Vertriebsstellen oder Zweigniederlassungen, die im Namen eines 
Zahlungsinstituts handeln, die Zahlungsdienstnutzer darüber informieren. 

(45a) Wenn Erwerber für die Erbringung von Zahlungsdiensten einen Agenten 
beauftragen, ist darauf hinzuweisen, dass er nur im Namen eines Erwerbers als 
Hauptzahlungsdienstleister und nicht in Bezug auf alle für den 
Zahlungsdienstnutzer erbrachten Zahlungsdienste handelt. 
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(45b) Um den sich wandelnden Marktgegebenheiten Rechnung zu tragen, sollten 
Marktplätze und Plattformen, die von Zahlungsdienstleistern unterstützt werden, die 
auf diesen Marktplätzen und Plattformen in einer Weise Dienstleistungen 
erbringen, dass sie weder für Dritte die Kontrolle über Geld haben noch im Besitz 
dieses Geldes sind, nicht von vornherein als Agenten der Zahlungsdienstleister 
betrachtet werden. 

(46) Bei der Ausübung ihrer Geschäfte müssen Zahlungsinstitute möglicherweise 
betriebliche Funktionen eines Teils ihrer Tätigkeit auslagern. Damit dies nicht zulasten 
der fortdauernden Einhaltung der Zulassungsanforderungen oder anderer nach dieser 
Richtlinie anwendbarer Anforderungen durch ein Zahlungsinstitut geht, sollte von 
einem Zahlungsinstitut verlangt werden, unverzüglich die zuständigen nationalen 
Behörden zu unterrichten, wenn es beabsichtigt, betriebliche Funktionen auszulagern, 
sowie über jede Änderung in Bezug auf die Nutzung von Unternehmen, an die 
Tätigkeiten ausgelagert werden. 

(47) Damit die Risiken, die sich aus der Auslagerung betrieblicher Funktionen ergeben 
können, angemessen gemindert werden, sollten Zahlungsinstitute verpflichtet werden, 
angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen sie sicherstellen, dass eine solche 
Auslagerung nicht gegen die Anforderungen dieser Richtlinie verstößt. 
Zahlungsinstitute sollten weiterhin in vollem Umfang für alle Handlungen ihrer 
Mitarbeiter, Agenten, Vertriebsstellen oder ausgelagerten Unternehmen haften. 

(48) Damit die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften 
wirksam durchgesetzt werden können, sollten die Mitgliedstaaten die für die 
Zulassung und Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten zuständigen Behörden 
benennen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die zuständigen Behörden 
mit den erforderlichen Befugnissen und Ressourcen, einschließlich Personal, 
ausgestattet werden, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen zu können. 

(49) Damit die zuständigen Behörden Zahlungsinstitute ordnungsgemäß beaufsichtigen 
können, sollten diesen Behörden Untersuchungs- und Aufsichtsbefugnisse sowie die 
Möglichkeit eingeräumt werden, verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen 
zu verhängen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Aus demselben 
Grund sollte den zuständigen Behörden die Befugnis übertragen werden, 
Informationen anzufordern, Prüfungen vor Ort durchzuführen und Empfehlungen, 
Leitlinien und verbindliche Verwaltungsentscheidungen zu erlassen. Die 
Mitgliedstaaten sollten im Rahmen der Bestimmungen dieser Richtlinie 
harmonisierte nationale Vorschriften für die Aussetzung oder den Entzug der 
Zulassung eines Zahlungsinstituts festlegen. Die Mitgliedstaaten sollten ihre 
zuständigen Behörden ermächtigen, verwaltungsrechtliche Sanktionen und 
Maßnahmen zu verhängen, die speziell darauf abzielen, Verstöße gegen 
Bestimmungen über die Beaufsichtigung oder die Ausübung des 
Zahlungsdienstgeschäfts abzustellen. 

(50) Angesichts des breiten Spektrums möglicher Geschäftsmodelle im 
Zahlungsverkehrssektor sollte ein gewisses Maß an Aufsichtsspielraum eingeräumt 
werden, damit für dieselben Risiken in allen Mitgliedstaaten Gleichbehandlung 
sichergestellt ist. 

(51)  Bei der Überwachung der Einhaltung der Pflichten durch Zahlungsinstitute sollten die 
zuständigen Behörden ihre Aufsichtsbefugnisse unter Wahrung der Grundrechte, 
einschließlich des Rechts auf Privatsphäre, ausüben. Unbeschadet der Überwachung 
durch eine unabhängige Behörde (die nationale Datenschutzbehörde) und im Einklang 
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mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sollten die Mitgliedstaaten 
angemessene und wirksame Schutzmaßnahmen für die Fälle vorsehen, in denen das 
Risiko besteht, dass die Ausübung dieser Befugnisse zu Missbrauch oder Willkür 
führen könnte, die auf einen schwerwiegenden Eingriff in derartige Rechte 
hinausliefe; das kann – sofern angemessen – die vorherige Genehmigung durch die 
zuständige Justizbehörde des betreffenden Mitgliedstaats einschließen. 

(52) Damit die Rechte des Einzelnen und der Unternehmen gewahrt werden, sollten die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass alle Personen, die für die zuständigen Behörden 
arbeiten oder gearbeitet haben, dem Berufsgeheimnis unterliegen. 

(53) Die Tätigkeit von Zahlungsinstituten kann sich über Grenzen hinweg erstrecken und 
für verschiedene zuständige Behörden sowie für die EBA, die Europäische 
Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken in ihrer Eigenschaft als 
Währungs- und Aufsichtsbehörden relevant sein. Es ist daher angezeigt, für eine 
wirksame Zusammenarbeit und einen wirksamen Informationsaustausch zu sorgen. 
Die Vereinbarungen über den Informationsaustausch sollten in vollem Umfang mit 
den Datenschutzvorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates15 und der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates16 im Einklang stehen. 

(54) Kommt es im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden zu Meinungsverschiedenheiten, so sollten diese die Möglichkeit 
haben, die EBA um Unterstützung zu ersuchen, die unverzüglich eine Entscheidung 
treffen sollte. Die EBA sollte die zuständigen Behörden auch dabei unterstützen 
können, auf eigene Initiative eine Einigung zu erzielen. 

(55) Ein Zahlungsinstitut, das von seinem Niederlassungsrecht oder dem Recht auf freien 
Dienstleistungsverkehr Gebrauch macht, sollte der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats alle relevanten Informationen über seine Geschäftstätigkeit 
übermitteln und dieser zuständigen Behörde mitteilen, in welchem Mitgliedstaat bzw. 
in welchen Mitgliedstaaten das Zahlungsinstitut tätig zu sein beabsichtigt, ob es 
Zweigniederlassungen, Agenten oder Vertriebsstellen beauftragen will und ob es 
beabsichtigt, Auslagerungen durchzuführen.  

(56) Um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und eine wirksame 
Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten im Zusammenhang mit der Ausübung des 
Niederlassungsrechts oder des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr zu erleichtern, 
sollten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats dem 
Aufnahmemitgliedstaat Informationen übermitteln. In Fällen, in denen ein in einem 
Land A zugelassenes Zahlungsinstitut einen in einem Land B ansässigen Vermittler, 
z. B. einen Agenten, eine Vertriebsstelle oder eine Zweigniederlassung, nutzt, um 
Zahlungsdienste in einem anderen Land C anzubieten, sollte der 
Aufnahmemitgliedstaat als der Mitgliedstaat angesehen werden, in dem die Dienste 

                                                
15  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

16  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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Endnutzern angeboten werden. Unter Berücksichtigung der Herausforderungen bei der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden sollte die 
EBA Entwürfe technischer Regulierungsstandards für die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch ausarbeiten und dabei die Erfahrungen mit der Anwendung der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/2055 der Kommission17 berücksichtigen. 

(57) Die Mitgliedstaaten sollten von den in ihrem Hoheitsgebiet tätigen Zahlungsinstituten 
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat verlangen können, ihnen zu Informations- 
oder statistischen Zwecken regelmäßig über ihre Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet 
Bericht zu erstatten. Wenn diese Zahlungsinstitute im Rahmen des 
Niederlassungsrechts tätig sind, sollten die zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats bzw. der Aufnahmemitgliedstaaten verlangen können, dass 
diese Informationen auch für die Überwachung der Einhaltung der Verordnung XXX 
[PSR] verwendet werden. Das Gleiche sollte gelten, wenn es im 
Aufnahmemitgliedstaat bzw. in den Aufnahmemitgliedstaaten keine Niederlassung 
gibt und das Zahlungsinstitut im Aufnahmemitgliedstaat bzw. in den 
Aufnahmemitgliedstaaten Dienste auf der Grundlage des freien 
Dienstleistungsverkehrs erbringt. Um die Beaufsichtigung von Netzen von Agenten, 
Vertriebsstellen oder Zweigniederlassungen durch die zuständigen Behörden zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten, in denen Agenten, Vertriebsstellen oder 
Zweigniederlassungen tätig sind, das Mutterzahlungsinstitut verpflichten können, in 
ihrem Hoheitsgebiet eine zentrale Kontaktstelle zu benennen. Schreibt ein 
Mitgliedstaat eine solche Anforderung vor, so sollte jedes Zahlungsinstitut in diesem 
Mitgliedstaat nur eine zentrale Kontaktstelle benennen. Die EBA sollte 
Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen die Kriterien festgelegt sind, anhand 
deren ermittelt wird, unter welchen Umständen die Benennung einer zentralen 
Kontaktstelle angebracht ist und welche Aufgaben sie erfüllen sollte. Dabei sollte die 
EBA die Erfahrungen mit der Anwendung der Delegierten Verordnungen (EU) 
2021/172218 und (EU) 2020/142319 der Kommission berücksichtigen. Die 
Anforderung der Benennung einer zentralen Kontaktstelle sollte verhältnismäßig zu 
dem Ziel einer angemessenen Kommunikation und Information im Hinblick auf die 
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften der Verordnung XXX [PSR] im 
Aufnahmemitgliedstaat sein. 

                                                
17  Delegierte Verordnung (EU) 2017/2055 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur 

Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards für die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen zuständigen Behörden im Zusammenhang mit der 
Ausübung des Niederlassungsrechts oder des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr 
durch Zahlungsinstitute (ABl. L 294 vom 11.11.2017, S. 1). 

18  Delegierte Verordnung (EU) 2021/1722 der Kommission vom 18. Juni 2021 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Rahmenbedingungen für 
die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den zuständigen 
Behörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats im Zusammenhang mit der 
Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten, die grenzüberschreitend 
Zahlungsdienste erbringen (ABl. L 343 vom 28.9.2021, S. 1). 

19  Delegierte Verordnung (EU) 2020/1423 der Kommission vom 14. März 2019 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards für Kriterien für die Benennung zentraler 
Kontaktstellen auf dem Gebiet der Zahlungsdienste und die Aufgaben dieser zentralen 
Kontaktstellen (ABl. L 328 vom 9.10.2020, S. 1).  
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(58) In Dringlichkeitsfällen, in denen Sofortmaßnahmen erforderlich sind, um eine 
erhebliche Bedrohung der kollektiven Interessen der Zahlungsdienstnutzer im 
Aufnahmemitgliedstaat, einschließlich Betrug in großem Umfang, abzuwenden, 
sollten die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats parallel zu der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden des 
Aufnahme- und des Herkunftsmitgliedstaats und solange die zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats noch keine Maßnahmen ergriffen haben, 
Sicherungsmaßnahmen treffen können. Diese Maßnahmen sollten sachdienlich, ihrem 
Zweck angemessen, diskriminierungsfrei und befristet sein. Jede dieser Maßnahmen 
sollte angemessen begründet werden. Die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des betreffenden Zahlungsinstituts und andere betroffene 
Behörden, einschließlich der Kommission und der EBA, sollten vorab und, falls das in 
Anbetracht des Dringlichkeitsfalls nicht möglich ist, so rasch wie möglich unterrichtet 
werden. 

(59) Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass alle Unternehmen, die Zahlungsdienste erbringen, 
bestimmten rechtlichen und regulatorischen Mindestanforderungen unterworfen 
werden. Somit ist es wünschenswert, vorzuschreiben, dass Name und Wohn- bzw. 
Standort aller Personen, die Zahlungsdienste erbringen registriert werden, 
einschließlich derjenigen, die nicht sämtliche Voraussetzungen für eine Zulassung als 
Zahlungsinstitut erfüllen, einschließlich einiger kleiner Zahlungsinstitute. Dieser 
Ansatz steht im Einklang mit der Logik der Empfehlung 14 der Arbeitsgruppe 
„Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“, die die Schaffung 
eines Mechanismus vorsieht, der es gestattet, auch solche Zahlungsdienstleister, die 
nicht alle in der Empfehlung genannten Voraussetzungen erfüllen können, als 
Zahlungsinstitute zu behandeln. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten diese 
Unternehmen bzw. Personen in das Register der Zahlungsinstitute aufnehmen, auch 
wenn sie von allen oder einem Teil der Zulassungsvoraussetzungen ausgenommen 
sind. Jedoch sollte diese Ausnahmemöglichkeit von der Genehmigung an strikte 
Bedingungen, d. h. einen bestimmten Wert der Zahlungsvorgänge, geknüpft werden. 
Unternehmen, die unter diese Ausnahme von der Genehmigung fallen, sollte weder 
Niederlassungsfreiheit noch das Recht auf freien Dienstleistungsverkehr gewährt 
werden, noch sollten sie diese Rechte indirekt ausüben können, solange sie 
Teilnehmer eines Zahlungssystems sind. 

(60) Zur Wahrung der Transparenz in Bezug auf mögliche Ausnahmen für kleine 
Zahlungsinstitute sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, der Kommission 
solche Beschlüsse mitzuteilen. 

(61) Angesichts der besonderen Art der ausgeübten Tätigkeit und der mit der Bereitstellung 
von Kontoinformationsdiensten verbundenen Risiken ist es angezeigt, eine besondere 
Aufsichtsregelung für Anbieter von Kontoinformationsdiensten vorzusehen, ohne dass 
es einer umfassenden Zulassungsregelung bedarf, die jedoch eine weniger strenge 
Registrierungspflicht vorsieht, zusammen mit Dokumenten und Informationen, anhand 
deren die zuständige Behörde bei der Durchführung der Aufsicht unterstützt wird. 
Kontoinformationsdienstleistern sollte gestattet werden, ihre Dienste unter Nutzung 
eines „Europäischen Passes“ grenzübergreifend zu erbringen. 

(62) Um den Zugang zu Bargeld weiter zu verbessern, was eine Priorität der Kommission 
darstellt, sollte es Einzelhändlern gestattet sein, in physischen Geschäften 
Bargeldbereitstellungsdienste anzubieten, auch wenn der Kunde keinen Kauf getätigt 
hat, ohne dass sie eine Genehmigung oder Registrierung eines Zahlungsdienstleisters 
einholen oder als Agent eines Zahlungsinstituts auftreten müssen. Diese 
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Bargeldbereitstellungsdienste sollten jedoch der Verpflichtung unterliegen, dem 
Kunden in Rechnung gestellte Entgelte gegebenenfalls offenzulegen. Diese 
Dienstleistungen sollten von Einzelhändlern auf freiwilliger Basis erbracht werden 
und von der Verfügbarkeit von Bargeld beim betreffenden Einzelhändler abhängen. 
Um unlauteren Wettbewerb zwischen Geldautomatenbetreibern, die keine 
Zahlungskonten führen, und Einzelhändlern, die Bargeldabhebungen ohne Kauf 
anbieten, zu verhindern und sicherzustellen, dass den Geschäften nicht zu schnell das 
Bargeld ausgeht, sollte eine Obergrenze von 100 EUR bzw. in Höhe des 
entsprechenden Betrags in der Währung des betreffenden Mitgliedstaats pro 
Transaktion festgelegt werden. Bei der Erbringung dieser Dienstleistung sollten die 
Kunden die Transaktion authentifizieren, und die Einzelhändler sollten 
sicherstellen, dass die Transaktion nicht anonym ist. 

(63) In den Richtlinien 2007/64/EG und (EU) 2015/2366 wurden Zahlungsdienste, die von 
bestimmten Betreibern von Geldautomaten angeboten werden, unter bestimmten 
Bedingungen von ihrem Anwendungsbereich ausgenommen. Diese Ausnahme führte 
in vielen Mitgliedstaaten, insbesondere in dünn besiedelten Gebieten, zu einer 
Zunahme von Geldautomatendiensten, die die Geldautomaten der Banken ergänzen. 
Diese Ausnahme hat sich jedoch aufgrund ihrer Unklarheit in Bezug auf die von ihr 
erfassten Unternehmen als schwierig erwiesen. Um dieses Problem anzugehen, sollte 
ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass zuvor ausgenommene 
Geldautomatenbetreiber diejenigen sind, die keine Zahlungskonten führen. Angesichts 
der begrenzten Risiken, die mit der Tätigkeit solcher Geldautomatenbetreiber 
verbunden sind, ist es angezeigt, sie nicht vollständig aus dem Anwendungsbereich 
auszunehmen, sondern sie einer speziellen Aufsichtsregelung zu unterwerfen, die an 
diese Risiken angepasst ist und nur eine Registrierungsregelung erfordert. 

(64) Dienstleister, die die Ausnahme vom Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2015/2366 in Anspruch nehmen wollen, haben häufig nicht bei ihren Behörden 
nachgefragt, ob ihre Tätigkeiten von der genannten Richtlinie erfasst oder davon 
ausgenommen seien, sondern verließen sich oft auf eigene Einschätzungen. Das führte 
dazu, dass bestimmte Ausnahmen in den Mitgliedstaaten unterschiedlich angewandt 
werden. Außerdem wurden einige Ausnahmen offenbar von Zahlungsdienstleistern 
zum Anlass genommen, ihre Geschäftsmodelle so umzugestalten, dass die 
angebotenen Zahlungstätigkeiten nicht in den Anwendungsbereich jener Richtlinie 
fielen. Das kann zu erhöhten Risiken für Zahlungsdienstnutzer und zu 
unterschiedlichen Bedingungen für Zahlungsdienstleister im Binnenmarkt führen. Die 
Dienstleister sollten daher verpflichtet sein, den zuständigen Behörden einschlägige 
Tätigkeiten zu melden, damit diese beurteilen können, ob die Anforderungen der 
jeweiligen Bestimmungen erfüllt sind und sichergestellt ist, dass die Vorschriften im 
gesamten Binnenmarkt einheitlich ausgelegt werden. Insbesondere sollte für alle 
Ausnahmen, die auf der Einhaltung eines Schwellenwerts beruhen, ein 
Meldeverfahren vorgesehen sein, um die Einhaltung der besonderen Anforderungen 
sicherzustellen. Darüber hinaus ist es wichtig, eine Vorschrift für potenzielle 
Zahlungsdienstleister aufzunehmen, wonach sie den zuständigen Behörden ihre 
Tätigkeiten melden müssen, die sie im Rahmen eines begrenzten Netzes auf der 
Grundlage der Kriterien der Verordnung XXX [PSR] erbringen, sofern der Wert der 
entsprechenden Zahlungsvorgänge einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Die 
zuständigen Behörden sollten prüfen, ob die gemeldeten Tätigkeiten als Tätigkeiten 
innerhalb eines begrenzten Netzes betrachtet werden können, um festzustellen, ob sie 
weiterhin vom Anwendungsbereich ausgenommen werden sollten. 
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(65) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um 
die Beträge zur Berücksichtigung der Inflation zu aktualisieren. Bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission sicherstellen, dass die 
einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat zeitgleich, 
rechtzeitig und in geeigneter Weise übermittelt werden. 

(66) Um eine einheitliche Anwendung der geltenden Anforderungen sicherzustellen, sollte 
sich die Kommission auf das Fachwissen und die Unterstützung der EBA verlassen 
können, die mit der Ausarbeitung von Leitlinien und Entwürfen technischer 
Regulierungsstandards beauftragt werden sollte. Der Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards zu erlassen. 
Diese spezifischen Aufgaben stehen uneingeschränkt im Einklang mit der Rolle und 
den Zuständigkeiten der EBA gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates20. 

(66a) Die EBA sollte mindestens einmal jährlich ein Forum der Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen nationalen Behörden koordinieren, um eine weitere 
Harmonisierung der Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der in dieser 
Richtlinie festgelegten Bestimmungen zu erleichtern. 

(67) Da die stärkere Integration eines Binnenmarkts für Zahlungsdienste von den 
Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht werden kann, weil hierfür die 
Harmonisierung unterschiedlicher bestehender Rechtsvorschriften der verschiedenen 
Mitgliedstaaten erforderlich ist, die auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über 
das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(68) Diese Richtlinie enthält keine Zulassungsanforderungen für Zahlungssysteme, -
verfahren oder -mechanismen, wobei der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, 
keine Überschneidungen mit dem Rahmen des Eurosystems für die Überwachung von 
Massenzahlungssystemen, einschließlich zu systemrelevanten 
Zahlungsverkehrssystemen und anderen Systemen, sowie des neuen PISA-Rahmens 
des Eurosystems und der Aufsicht durch die nationalen Zentralbanken zu schaffen. 
Diese Richtlinie erstreckt sich in ihrem Anwendungsbereich auch nicht auf die 
Erbringung technischer Dienste, einschließlich der Verarbeitung oder des Betriebs 
digitaler Brieftaschen. Angesichts des Innovationstempos im Zahlungsverkehrssektor 
und des möglichen Auftretens neuer Risiken ist es jedoch erforderlich, dass die 
Kommission bei ihrer künftigen Überprüfung dieser Richtlinie diesen Entwicklungen 
besondere Aufmerksamkeit widmet und bewertet, ob der Anwendungsbereich der 
Richtlinie auf neue Dienste und Unternehmen ausgeweitet werden sollte. 

(69) Im Interesse der Rechtssicherheit sollten Übergangsregelungen getroffen werden, die 
es Zahlungsinstituten, die ihre Tätigkeit nach den vor Inkrafttreten dieser Richtlinie 
geltenden nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

                                                
20  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 
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2015/2366 aufgenommen haben, ermöglichen, diese Tätigkeit in dem betreffenden 
Mitgliedstaat für einen bestimmten Zeitraum fortzusetzen. 

(70) Im Interesse der Rechtssicherheit sollten Übergangsregelungen getroffen werden, die 
es E-Geld-Instituten, die ihre Tätigkeit gemäß den nationalen Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinie 2009/110/EG aufgenommen haben, ermöglichen, diese 
Tätigkeit in dem betreffenden Mitgliedstaat für einen bestimmten Zeitraum 
fortzusetzen. Für E-Geld-Institute, die unter die Freistellung nach Artikel 9 der 
Richtlinie 2009/110/EG fallen, sollte eine längere Übergangsfrist gelten. 

▌ 
(72) Die Spezifizierung, dass Teilnehmer als zentrale Gegenpartei, Verrechnungsstelle oder 

Clearingstelle fungieren oder diese Aufgaben ganz oder teilweise wahrnehmen 
können, sollte in die Richtlinie 98/26/EG aufgenommen werden, um ein ähnliches 
Verständnis in den Mitgliedstaaten herbeizuführen. Es sollte auch wieder eingefügt 
werden, dass es den Mitgliedstaaten gestattet sein sollte, einen indirekten Teilnehmer 
als Teilnehmer des Systems zu betrachten und die Bestimmungen der Richtlinie 
98/26/EG auf einen solchen indirekten Teilnehmer anzuwenden, wenn dies aufgrund 
des Systemrisikos gerechtfertigt ist. Damit jedoch die Verantwortung des Teilnehmers, 
über den der indirekte Teilnehmer Überweisungsaufträge an das System weiterleitet, 
dadurch nicht eingeschränkt wird, sollte dies in der genannten Richtlinie klargestellt 
werden, um Rechtssicherheit zu wahren. 

(73) Die Verbraucher sollten das Recht haben, ihre Rechte in Bezug auf die 
Verpflichtungen, die den Datennutzern oder Dateninhabern gemäß der Verordnung 
(EU) 20../… [Verordnung über den Zugang zu Finanzdaten] des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 auferlegt werden, durch Verbandsklagen gemäß der 
Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates22 
durchzusetzen. Zu diesem Zweck sollte in der vorliegenden Richtlinie vorgesehen 
werden, dass die Richtlinie (EU) 2020/1828 für Verbandsklagen gilt, die gegen 
Verstöße von Datennutzern oder Dateninhabern gegen Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 20../… [Verordnung über den Zugang zu Finanzdaten] erhoben werden, die das 
öffentliche Interesse der Verbraucher schädigen oder schädigen können. Der Anhang 
der genannten Richtlinie sollte daher entsprechend geändert werden. Es ist Sache der 
Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass diese Änderung in ihren gemäß der Richtlinie 
(EU) 2020/1828 erlassenen Umsetzungsmaßnahmen berücksichtigt wird. 

(74) Im Einklang mit den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung sollte diese Richtlinie, 
wie in der beigefügten Folgenabschätzung dargelegt, auf ihre Wirksamkeit und 
Effizienz bei der Erreichung ihrer Ziele überprüft werden. Die Überprüfung sollte in 
einem angemessenen Zeitraum nach Geltungsbeginn dieser Richtlinie stattfinden, 
sodass die Überprüfung auf geeignete Nachweise gestützt werden kann. Als 
angemessener Zeitraum gelten fünf Jahre. Während bei der Überprüfung die gesamte 
Richtlinie berücksichtigt werden sollte, sollte bestimmten Themen besondere 

                                                
21  Verordnung (EU) 20../… des Europäischen Parlaments und des Rates über einen 

Rahmen für den Zugang zu Finanzdaten und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010, (EU) Nr. 1095/2010 und (EU) 2022/2554. 

22  Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 
4.12.2020, S. 1). 
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Aufmerksamkeit gewidmet werden, nämlich der Sicherung der Gelder der 
Zahlungsinstitute sowie der Anzahl und dem Marktanteil der nach dieser Richtlinie 
zugelassenen Zahlungsdienstleister, die von den von der Kommission am 18. April 
2023 vorgeschlagenen Vorschriften23 betroffen sein könnten, die nach ihrer Annahme 
die Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Einlagensicherungssysteme ändern würden. In Bezug auf den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie ist es jedoch angesichts der Bedeutung, die 
diesem Gegenstand in der Verordnung (EU) 2022/2554 beigemessen wird, angezeigt, 
eine Überprüfung zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich drei Jahre nach dem 
Inkrafttreten der Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des 
Rates24 (Verordnung über Zahlungsdienste), vorzunehmen. Bei dieser Überprüfung 
des Anwendungsbereichs sollte sowohl die mögliche Ausweitung der Liste der 
erfassten Zahlungsdienste auf Dienste wie solche, die von Zahlungssystemen und 
Zahlverfahren erbracht werden, als auch die mögliche Aufnahme einiger derzeit 
ausgeschlossener technischer Dienste – wie digitalen Brieftaschen – in den 
Anwendungsbereich geprüft werden. 

(75) Angesichts der Vielzahl der an der Richtlinie (EU) 2015/2366 und der Richtlinie 
2009/110/EG vorzunehmenden Änderungen sollten beide Richtlinien aufgehoben und 
durch diese Richtlinie ersetzt werden. 

(76) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dieser Richtlinie 
muss im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 
2018/1725 erfolgen. Daher sind die Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 
2016/679 und der Verordnung (EU) 2018/1725 für die Überwachung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der vorliegenden Richtlinie zuständig. Bei der 
Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 
nationalen Rechtsvorschriften geeignete Datenschutzgarantien für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten enthalten. 

(77) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 konsultiert und hat am 22. August 2023 ▌eine 
Stellungnahme abgegeben — 

 
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

                                                
23  COM(2023)228 final. 
24  Verordnung (EU) […/…] des Europäischen Parlaments und des Rates vom […] über 

Zahlungsdienste im Binnenmarkt und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, ABl. L …. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/2554;Year2:2022;Nr2:2554&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2023;Nr:228&comp=228%7C2023%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 855 

TITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) In dieser Richtlinie sind Vorschriften festgelegt für 
a) den Zugang zur Tätigkeit der Erbringung von Zahlungsdiensten und E-

Geld-Diensten innerhalb der Union durch Zahlungsinstitute; 
b) Aufsichtsbefugnisse und -instrumente für die Beaufsichtigung von 

Zahlungsinstituten. 
(2) Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Institute von der Anwendung dieser Richtlinie 
ganz oder teilweise ausnehmen. 

(3) Sofern nicht anders angegeben, ist die Bezugnahme auf Zahlungsdienste in dieser 
Richtlinie als Bezugnahme auf Zahlungs- und E-Geld-Dienste zu verstehen. 

(4) Sofern nicht anders angegeben, ist die Bezugnahme auf Zahlungsdienstleister in 
dieser Richtlinie als Bezugnahme auf Zahlungsdienstleister und E-Geld-
Dienstleister zu verstehen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Herkunftsmitgliedstaat“ entweder 
a) den Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienstleister seinen Sitz hat, oder 

b) wenn der Zahlungsdienstleister nach dem für ihn geltenden nationalen 
Recht keinen Sitz hat, den Mitgliedstaat, in dem sich seine 
Hauptverwaltung befindet;  

2. „Aufnahmemitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Zahlungsdienstleister 
einen Agenten, eine Vertriebsstelle oder eine Zweigniederlassung hat oder 
Zahlungsdienste erbringt und der nicht der Herkunftsmitgliedstaat dieses 
Zahlungsdienstleisters ist; 

3. „Zahlungsdienst“ eine oder mehrere der in Anhang I aufgeführten gewerblichen 
Tätigkeiten; 

4. „Zahlungsinstitut“ eine juristische Person, der nach Artikel 13 eine Zulassung für 
die unionsweite Erbringung von Zahlungsdiensten oder E-Geld-Diensten erteilt 
wurde; 

5. „Zahlungsvorgang“ die Bereitstellung, den Transfer oder die Abhebung von Geld 
auf der Grundlage eines Zahlungsauftrags, der unabhängig von etwaigen 
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zugrunde liegenden Verpflichtungen zwischen Zahler und Zahlungsempfänger 
vom Zahler oder in dessen Namen oder vom Zahlungsempfänger oder in dessen 
Namen erteilt wurde; 

6. „Ausführung eines Zahlungsvorgangs“ den Vorgang, der unmittelbar nach 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs beginnt und endet, sobald das bereitgestellte, 
abgehobene oder transferierte Geld dem Zahlungsempfänger zur Verfügung steht; 

7. „Zahlungssystem“ ein System zum Geldtransfer mit formalen und standardisierten 
Regeln und einheitlichen Vorschriften für die Verarbeitung, das Clearing oder die 
Abwicklung von Zahlungsvorgängen; 

8. „Zahlungssystembetreiber“ die juristische Person, die für den Betrieb eines 
Zahlungssystems rechtlich verantwortlich ist; 

9. „Zahler“ eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber eines Zahlungskontos ist 
und von diesem Zahlungskonto aus einen Zahlungsauftrag erteilt oder – falls kein 
Zahlungskonto vorhanden ist – eine natürliche oder juristische Person, die einen 
Zahlungsauftrag erteilt; 

10. „Zahlungsempfänger“ eine natürliche oder juristische Person, die das bei einem 
Zahlungsvorgang transferierte Geld als Empfänger erhalten soll; 

11. „Zahlungsdienstnutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die einen 
Zahlungsdienst oder einen E-Geld-Dienst als Zahler oder Zahlungsempfänger 
oder in beiden Eigenschaften in Anspruch nimmt; 

12. „Zahlungsdienstleister“ eine Stelle im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung 
XXX [PSR] oder eine natürliche oder juristische Person, für die eine Ausnahme 
gemäß Artikel 34, 36 oder 38 dieser Richtlinie gilt; 

13. „Zahlungskonto“ ein von einem Zahlungsdienstleister im Namen eines oder 
mehrerer Zahlungsdienstnutzer geführtes Konto, das für die Ausführung eines 
oder mehrerer Zahlungsvorgänge genutzt wird und es ermöglicht, Geld an Dritte 
zu senden und von Dritten zu erhalten; 

14. „Zahlungsauftrag“ einen Auftrag, den ein Zahler oder ein Zahlungsempfänger 
seinem Zahlungsdienstleister zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs erteilt; 

15. „Zahlungsinstrument“ jedes individualisierte Instrument und/oder jeden 
individualisierten Verfahrensablauf, das bzw. der zwischen dem 
Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart wurde und die 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs ermöglicht; 

16. „kontoführender Zahlungsdienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der für einen 
Zahler ein Zahlungskonto bereitstellt und führt; 

17. „Zahlungsauslösedienst“ einen Dienst, der auf Antrag des Zahlers oder des 
Zahlungsempfängers einen Zahlungsauftrag in Bezug auf ein bei einem anderen 
Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungskonto erteilt; 

18. „Kontoinformationsdienst“ einen Online-Dienst, der Informationen zu einem oder 
mehreren Zahlungskonten eines Zahlungsdienstnutzers bei einem oder mehreren 
kontoführenden Zahlungsdienstleistern entweder direkt oder über einen technischen 
Dienstleister sammelt und konsolidiert;  

19. „Zahlungsauslösedienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der 
Zahlungsauslösedienste erbringt; 
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20. „Kontoinformationsdienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der 
Kontoinformationsdienste erbringt; 

21. „Verbraucher“ eine natürliche Person, die bei den von dieser Richtlinie erfassten 
Zahlungsdienstverträgen zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen oder 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können; 

22. „Finanztransfer“ einen Zahlungsdienst, bei dem ohne Einrichtung eines 
Zahlungskontos auf den Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers Geld 
des Zahlers zum alleinigen Zweck des Transfers des entsprechenden Betrags an 
einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des 
Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister entgegengenommen wird 
oder bei dem das Geld im Namen des Zahlungsempfängers entgegengenommen 
und diesem verfügbar gemacht wird; 

23. „Geld“ für den Massenzahlungsverkehr ausgegebenes Zentralbankgeld, Giralgeld 
und E-Geld; 

24. „Anbieter von technischen Diensten“ einen Anbieter von Diensten, ▌der die 
Erbringung von Zahlungsdiensten unterstützt, ohne dass er zu irgendeinem 
Zeitpunkt in den Besitz des zu transferierenden Gelds gelangt; 

25. „sensible Zahlungsdaten“ Daten, die für Betrugszwecke genutzt werden können, 
einschließlich personalisierter Sicherheitsmerkmale; 

26. „Geschäftstag“ einen Tag, an dem der an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs 
beteiligte Zahlungsdienstleister des Zahlers bzw. des Zahlungsempfängers den 
▌Geschäftsbetrieb unterhält und einen Zahlungsvorgang ausführen kann; 

27. „Informations- und Kommunikationstechnologiedienste (IKT-Dienste)“ IKT-
Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Nummer 21 der Verordnung (EU) 
2022/2554; 

28. „Agent“ eine natürliche oder juristische Person, die im Namen eines 
Zahlungsinstituts Zahlungsdienste erbringt; 

29. „Zweigniederlassung“ eine Geschäftsstelle, die nicht die Hauptverwaltung ist, Teil 
eines Zahlungsinstituts ist, keine Rechtspersönlichkeit hat und unmittelbar 
sämtliche oder einen Teil der Geschäfte betreibt, die mit der Tätigkeit eines 
Zahlungsinstituts verbunden sind. Geschäftsstellen eines Zahlungsinstituts mit 
Hauptverwaltung in einem anderen Mitgliedstaat, die sich in ein und demselben 
Mitgliedstaat befinden, gelten als eine einzige Zweigniederlassung; 

30. „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, die durch eine in Artikel 22 Absatz 1 
Nummern 2 oder 7 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates25 genannte Beziehung miteinander verbunden sind, oder in den Artikeln 4, 5, 6 

                                                
25  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19). 
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und 7 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission26 genannte 
Unternehmen, die durch eine in Artikel 10 Absatz 1, Artikel 113 Absatz 6 
Unterabsatz 1 oder Artikel 113 Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 genannte Beziehung miteinander verbunden sind; 

31. „Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen“ (Acquiring) einen den 
Transfer von Geldern zum Zahlungsempfänger bewirkenden Zahlungsdienst eines 
Zahlungsdienstleisters, der mit einem Zahlungsempfänger eine vertragliche 
Vereinbarung über die Annahme und die Verarbeitung von Zahlungsvorgängen 
schließt; 

32. „Ausgabe von Zahlungsinstrumenten“ einen Zahlungsdienst, bei dem ein 
Zahlungsdienstleister eine vertragliche Vereinbarung schließt, um einem Zahler ein 
Zahlungsinstrument zur Auslösung und Verarbeitung der Zahlungsvorgänge des 
Zahlers zur Verfügung zu stellen; 

33. „Eigenmittel“ Mittel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 118 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wobei mindestens 75 % des Kernkapitals in Form 
von hartem Kernkapital nach Artikel 50 der genannten Verordnung gehalten 
werden und das Ergänzungskapital höchstens ein Drittel des Kernkapitals beträgt; 

34. „E-Geld“ einen elektronisch, auch magnetisch, gespeicherten monetären Wert in 
Form einer Forderung gegenüber dem Emittenten, der bei Erhalt von Geld ausgestellt 
wird, um damit Zahlungsvorgänge durchzuführen, und der auch von anderen 
natürlichen oder juristischen Personen als dem Emittenten angenommen wird; 

35. „durchschnittlicher E-Geld-Umlauf“ den durchschnittlichen Gesamtbetrag der am 
Ende jedes Kalendertags über die vergangenen sechs Kalendermonate bestehenden, 
aus E-Geld erwachsenden finanziellen Verbindlichkeiten, der am ersten Kalendertag 
jedes Kalendermonats berechnet wird und für diesen Kalendermonat gilt; 

36. „Vertriebsstelle“ eine natürliche oder juristische Person, die E-Geld im Namen eines 
Zahlungsinstituts vertreibt oder zurücktauscht;  

37. „E-Geld-Dienste“ die Ausgabe von E-Geld, die Führung von Zahlungskonten zur 
Speicherung von E-Geld-Einheiten und den Transfer von E-Geld-Einheiten; 

38. „Geldautomatenbetreiber“ Betreiber von Geldautomaten, die keine Zahlungskonten 
führen; 

39. „Zahlungsinstitut, das E-Geld-Dienste anbietet“ ein Zahlungsinstitut, das E-Geld 
ausgibt, Zahlungskonten für E-Geld-Einheiten führt und E-Geld-Einheiten 
transferiert, unabhängig davon, ob es darüber hinaus auch einen der in Anhang I 
genannten Dienste erbringt. 

                                                
26  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission vom 7. Januar 2014 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die für Institute geltenden 
Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (ABl. 
L 74 vom 14.3.2014, S. 8). 
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TITEL II 

ZAHLUNGSINSTITUTE 

KAPITEL I 

Lizenzierung und Beaufsichtigung 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

Artikel 3 

Zulassungsanträge 
(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Unternehmen, bei denen es sich nicht um 

die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e der Verordnung XXX [PSR] 
genannten Unternehmen oder um natürliche oder juristische Personen, für die 
eine Ausnahme gemäß den Artikeln 34, 36, 37 und 38 dieser Richtlinie gilt, 
handelt und die einen der in Anhang I genannten Zahlungsdienste oder E-Geld-
Dienste erbringen wollen, bei den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats eine Zulassung für die Erbringung dieser Dienste 
einholen. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Zulassung ist nur für Zahlungsdienste erforderlich, die 
das antragstellende Zahlungsinstitut tatsächlich zu erbringen beabsichtigt. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen, die eine Zulassung nach 
Absatz 1 beantragen, den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats mit 
dem Zulassungsantrag Folgendes zur Verfügung stellen: 

a) eine Beschreibung des Geschäftsmodells, aus der insbesondere die Art der 
geplanten Zahlungsdienste hervorgeht; 

b) einen Geschäftsplan, gegebenenfalls mit einer Budgetplanung ▌, aus dem 
hervorgeht, dass der Antragsteller über geeignete und angemessene Systeme, 
Ressourcen und Verfahren verfügt, um seine Tätigkeit ordnungsgemäß 
auszuführen; 

c) einen Nachweis, dass der Antragsteller über das in Artikel 5 geforderte 
Anfangskapital verfügt; 

d) für Unternehmen, die die Erbringung von in Anhang I Nummern 1 bis 5 
genannten Diensten und E-Geld-Diensten beantragen, eine Beschreibung 
der Maßnahmen, die gemäß Artikel 9 zur Sicherung der Gelder der 
Zahlungsdienstnutzer ergriffen werden;  

e) eine Beschreibung der Regelungen für die Unternehmensführung und der 
internen Kontrollmechanismen des Antragstellers, einschließlich der 
Verwaltungs-, Risikomanagement- und Rechnungslegungsverfahren, sowie 
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eine Beschreibung der in den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EU) 
2022/2554 genannten Vorkehrungen des Antragstellers für die Nutzung von 
IKT-Diensten, aus der hervorgeht, dass diese Regelungen für die 
Unternehmensführung, internen Kontrollmechanismen und Regelungen für 
die Nutzung von IKT-Diensten verhältnismäßig, angemessen, zuverlässig 
und ausreichend sind; 

f) eine Beschreibung der vorhandenen Verfahren für Überwachung, 
Handhabung und Folgemaßnahmen bei Sicherheitsvorfällen und 
sicherheitsbezogenen Kundenbeschwerden, einschließlich eines 
Mechanismus für die Meldung von Vorfällen, der den Meldepflichten des 
Zahlungsinstituts nach Kapitel III der Verordnung (EU) 2022/2554 
Rechnung trägt; 

g) eine Beschreibung der vorhandenen Verfahren für die Erfassung, 
Überwachung, Rückverfolgung sowie Beschränkung des Zugangs zu 
sensiblen Zahlungsdaten; 

h) eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Sicherstellung der Fortführung 
des Geschäftsbetriebs, einschließlich einer klaren Angabe der kritischen 
Tätigkeiten, eine Beschreibung der IKT-Geschäftsfortführungspläne sowie 
der IKT-Reaktions- und Wiederherstellungspläne und eine Beschreibung des 
Verfahrens für die regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und 
Wirksamkeit der IKT-Geschäftsfortführungspläne und IKT-Reaktions- und 
Wiederherstellungspläne gemäß Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
2022/2554; 

i) eine Beschreibung der Grundsätze und Definitionen für die Erfassung 
statistischer Daten über Leistungsfähigkeit, Geschäftsvorgänge und 
Betrugsfälle; 

j) ein Dokument zur Sicherheitsstrategie, einschließlich 
i) einer detaillierten Risikobewertung der vom Antragsteller erbrachten 
Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste;  
ii) einer Beschreibung von Sicherheitskontroll- und 
Risikominderungsmaßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen 
Schutzes der Zahlungsdienstnutzer vor den festgestellten Risiken, 
einschließlich Betrug und illegaler Verwendung sensibler und 
personenbezogener Daten; 
iii) bei antragstellenden Instituten, die mit anderen Zahlungsdienstleistern 
Vereinbarungen über den Austausch von Daten im Zusammenhang mit 
Betrugsfällen im Zahlungsverkehr nach Artikel 83 Absatz 3 der Verordnung 
XXX [PSR] schließen möchten, der Schlussfolgerungen der Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Artikel 83 Absatz 4 der Verordnung XXX [PSR] und 
gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 2016/679 und gegebenenfalls des 
Ergebnisses einer vorherigen Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde 
gemäß Artikel 36 der genannten Verordnung; 

k) bei antragstellenden Instituten, die in Bezug auf die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung den Pflichten der Richtlinie (EU) 
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2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates27 und der Verordnung 
(EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates28 unterliegen, 
eine Beschreibung der internen Kontrollmechanismen, die der Antragsteller 
eingeführt hat, um der genannten Richtlinie und der genannten Verordnung 
nachzukommen; 

l) eine Beschreibung des organisatorischen Aufbaus des Antragstellers, 
gegebenenfalls einschließlich einer Beschreibung 
▌  

▌  

iii) der Auslagerungsvereinbarungen; 

iv) der Teilnahme des Antragstellers an einem nationalen oder 
internationalen Zahlungssystem; 

m) die Namen der Personen, die direkt oder indirekt eine qualifizierte 
Beteiligung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 36 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 an dem Antragsteller halten, die Höhe ihrer Beteiligung 
sowie den Nachweis, dass sie den Anforderungen genügen, die zur 
Gewährleistung einer soliden und umsichtigen Geschäftsführung des 
Antragstellers zu stellen sind; 

n) die Namen der Geschäftsleiter und sonstiger für die Geschäftsführung des 
antragstellenden Zahlungsinstituts verantwortlicher Personen und 
gegebenenfalls 
i) die Namen der für die Führung der Zahlungsdienstgeschäfte des 
Zahlungsinstituts verantwortlichen Personen; 
ii) den Nachweis, dass die für die Führung der Zahlungsdienstgeschäfte 
des Zahlungsinstituts verantwortlichen Personen gut beleumundet sind und 
im Hinblick auf die Erbringung von Zahlungsdiensten über ausreichend 
Kenntnisse und Berufserfahrung gemäß Festlegung des 
Herkunftsmitgliedstaats des Antragstellers verfügen; 

o) gegebenenfalls die Namen der Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 
im Sinne von Artikel 2 Nummern 2 und 3 der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates29; 

p) die Rechtsform und die Satzung des Antragstellers; 

                                                
27  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 
Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

28  Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1). 

29  Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 
über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87). 
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q) die Anschrift des Sitzes des Antragstellers; 
r) einen Überblick über die EU-Länder, in denen der Antragsteller einen 

Antrag auf Zulassung als Zahlungsinstitut stellt oder zu stellen beabsichtigt; 
s) einen im Hinblick auf geplante Größe und Geschäftsmodell des 

Antragstellers angemessenen Abwicklungsplan im Falle des Scheiterns.  
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstaben d, e, f und l stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass der Antragsteller eine Beschreibung seiner 
Prüfmodalitäten und der organisatorischen Vorkehrungen vorlegt, die er zum 
Schutz der Interessen seiner Nutzer und zur Gewährleistung der Kontinuität und 
Verlässlichkeit der erbrachten Zahlungs- oder E-Geld-Dienste getroffen hat. 
Bei den in Unterabsatz 1 Buchstabe j genannten Sicherheitskontroll- und 
Risikominderungsmaßnahmen ist anzugeben, auf welche Weise der Antragsteller 
ein hohes Maß an digitaler operationaler Resilienz gemäß Kapitel II der 
Verordnung (EU) 2022/2554 gewährleisten wird; dies gilt insbesondere in Bezug 
auf die technische Sicherheit und den Datenschutz unter Berücksichtigung der 
Software und der IKT-Systeme, die der Antragsteller oder die Unternehmen, an die 
er Tätigkeiten auslagert, verwenden. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Unternehmen, die eine Zulassung für die 
Erbringung in Anhang I Nummer 6 genannter Zahlungsdienste beantragen, als 
Voraussetzung für ihre Zulassung eine Berufshaftpflichtversicherung für die 
Gebiete, in denen sie ihre Dienste anbieten, abschließen oder über eine andere 
vergleichbare, die Haftpflicht abdeckende Garantie verfügen, die nur für den 
anfänglichen Zulassungszeitraum ein Anfangskapital von mindestens 50 000 EUR 
umfassen kann, um sicherzustellen, dass sie 

a) ihre Haftungsverpflichtungen gemäß den Artikeln 56, 57, 59, 76 und 78 der 
Verordnung XXX [PSR] erfüllen können; 

b) den Wert etwaiger Überschüsse, Schwellen oder Abzüge vom 
Versicherungsschutz oder einer vergleichbaren Garantie abdecken; 

c) die Deckung des Versicherungsschutzes oder einer vergleichbaren Garantie 
laufend überwachen.  

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes spezifiziert wird: 

a) die Informationen, die den zuständigen Behörden im Zulassungsantrag von 
Zahlungsinstituten zu übermitteln sind, einschließlich der Anforderungen 
gemäß Absatz 3 Buchstaben a, b, c, e, g bis k und r;  

b) eine gemeinsame Bewertungsmethode für die Erteilung der Zulassung als 
Zahlungsinstitut oder die Registrierung als Kontoinformationsdienstleister 
oder Geldautomatenbetreiber gemäß dieser Richtlinie; 

c) die Bestimmung dessen, was unter einer in Absatz 4 Unterabsatz 1 genannten 
vergleichbaren Garantie, die mit einer Berufshaftpflichtversicherung 
austauschbar sein sollte, zu verstehen ist; 

d) die Kriterien für die Festlegung der Mindestdeckungssumme der 
Berufshaftpflichtversicherung oder anderen vergleichbaren Garantie nach 
Absatz 4. 
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(6) Bei der Ausarbeitung dieser in Absatz 5 genannten Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards berücksichtigt die EBA Folgendes: 
a) das Risikoprofil des Unternehmens;  

b) die Frage, ob das Unternehmen andere in Anhang I genannte 
Zahlungsdienste erbringt oder andere gewerbliche Tätigkeiten ausübt;  

c) den Umfang der Tätigkeit des Unternehmens;  

d) die besonderen Merkmale der in Absatz 4 genannten vergleichbaren 
Garantien und die Kriterien für deren Anwendung. 

Die EBA legt der Kommission die in Absatz 5 genannten Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards bis zum [OP: bitte Datum einfügen – 1 Jahr nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie] vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 4 

Kontrolle der Beteiligung 

(1) Jede natürliche oder juristische Person, die beschließt, direkt oder indirekt eine 
qualifizierte Beteiligung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 36 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an einem Zahlungsinstitut zu erwerben oder zu 
erhöhen, mit der Folge, dass der Anteil am Kapital oder an den Stimmrechten 
20 %, 30 % oder 50 % erreichen oder überschreiten würde oder das 
Zahlungsinstitut ihr Tochterunternehmen würde, zeigt diese Absicht den 
zuständigen Behörden dieses Zahlungsinstituts im Voraus schriftlich an. Dasselbe 
gilt für jede natürliche oder juristische Person, die beschließt, direkt oder indirekt 
eine qualifizierte Beteiligung zu veräußern oder ihre qualifizierte Beteiligung so zu 
verringern, dass ihr Anteil am Kapital oder an den Stimmrechten 20 %, 30 % oder 
50 % unterschreiten würde oder das Zahlungsinstitut nicht mehr ihr 
Tochterunternehmen wäre. 

(2) Der interessierte Erwerber einer qualifizierten Beteiligung am Zahlungsinstitut 
unterrichtet die zuständige Behörde über den Umfang der geplanten Beteiligung 
und legt ihr alle in Artikel 23 Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU genannten 
relevanten Angaben vor. 

(3) Für den Fall, dass sich der Einfluss, der von dem in Absatz 1 genannten 
interessierten Erwerber ausgeübt wird, voraussichtlich zum Schaden einer 
umsichtigen und soliden Geschäftsführung des Zahlungsinstituts auswirkt, 
schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass die zuständigen Behörden Einspruch 
erheben oder andere angemessene Maßnahmen ergreifen, um diesen Zustand zu 
beenden. Diese Maßnahmen können in Unterlassungsverfügungen, Sanktionen 
gegen Geschäftsleiter oder die für die Geschäftsführung des betreffenden 
Zahlungsinstituts verantwortlichen Personen oder in der Aussetzung der 
Ausübung des Stimmrechts für Aktien oder Anteile, die von den Anteilseignern 
oder Gesellschaftern des Zahlungsinstituts gehalten werden, bestehen. 

Ähnliche Maßnahmen gelten für natürliche oder juristische Personen, die ihren in 
Absatz 2 festgelegten Pflichten zur vorherigen Unterrichtung nicht nachkommen. 
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(4) Für den Fall, dass eine in Absatz 1 genannte Beteiligung trotz Einspruchs der 
zuständigen Behörden erworben wird, sehen die Mitgliedstaaten unbeschadet 
sonstiger zu verhängender Sanktionen vor, dass die Ausübung der entsprechenden 
Stimmrechte ausgesetzt wird, die Stimmrechtsausübung ungültig ist oder diese 
Stimmen für nichtig erklärt werden können. 

Artikel 5 

Anfangskapital 
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungsinstitute zum Zeitpunkt der Zulassung 
über ein Anfangskapital verfügen, das einen oder mehrere der in Artikel 26 Absatz 1 
Buchstaben a bis e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Posten umfasst, wobei 
Folgendes gilt: 

a) Erbringt das Zahlungsinstitut nur den in Anhang I Nummer 5 genannten 
Zahlungsdienst, darf sein Kapital zu keinem Zeitpunkt weniger als 
25 000 EUR betragen; 

b) erbringt das Zahlungsinstitut den in Anhang I Nummer 6 genannten 
Zahlungsdienst, darf sein Kapital zu keinem Zeitpunkt weniger als 
50 000 EUR betragen; 

c) erbringt das Zahlungsinstitut einen oder mehrere der in Anhang I 
Nummern 1 bis 4 genannten Zahlungsdienste, darf sein Kapital zu keinem 
Zeitpunkt weniger als 150 000 EUR betragen; 

d) erbringt das Zahlungsinstitut E-Geld-Dienste, darf sein Kapital zu keinem 
Zeitpunkt weniger als 350 000 EUR betragen. 

Artikel 6 

Eigenmittel 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Eigenmittel des Zahlungsinstituts nicht 
unter den in Artikel 5 genannten Betrag des Anfangskapitals bzw. den für 
Zahlungsinstitute, die keine E-Geld-Dienste anbieten, gemäß Artikel 7 und für 
Zahlungsinstitute, die E-Geld-Dienste anbieten, gemäß Artikel 8 berechneten 
Betrag der Eigenmittel absinken, wobei der jeweils höhere Betrag maßgebend ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um in Fällen, in 
denen ein Zahlungsinstitut zu derselben Gruppe gehört wie ein anderes 
Zahlungsinstitut, ein Kreditinstitut, eine Wertpapierfirma, eine 
Vermögensverwaltungsgesellschaft oder ein Versicherungsunternehmen, zu 
verhindern, dass anrechnungsfähige Eigenmittelbestandteile mehrfach genutzt 
werden. Dies findet auch Anwendung, wenn ein Zahlungsinstitut hybriden 
Charakter hat und neben der Erbringung von Zahlungsdiensten oder E-Geld-
Diensten noch andere Tätigkeiten ausübt. 

(3) Wenn die Anforderungen des Artikels 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
eingehalten werden, können die Mitgliedstaaten oder ihre zuständigen Behörden 
davon absehen, Artikel 7 bzw. Artikel 8 der vorliegenden Richtlinie auf 
Zahlungsinstitute anzuwenden, die in die Beaufsichtigung des 
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Mutterkreditinstituts auf konsolidierter Basis gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 
einbezogen sind. 

Artikel 7 

Berechnung der Eigenmittel für Zahlungsinstitute, die keine E-Geld-Dienste anbieten 

(1) Ungeachtet der in Artikel 5 festgelegten Anforderungen an das Anfangskapital 
schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass Zahlungsinstitute jederzeit die gemäß 
Absatz 2 berechneten Eigenmittel halten; davon ausgenommen sind 
Zahlungsinstitute, die entweder nur in Anhang I Nummer 6 genannte 
Zahlungsauslösedienste oder nur in Anhang I Nummer 7 genannte 
Kontoinformationsdienste oder beides anbieten, sowie Zahlungsinstitute, die E-
Geld-Dienste anbieten.  

(2) Die zuständigen Behörden schreiben den Zahlungsinstituten vor, standardmäßig 
die unter Buchstabe b beschriebene Methode B anzuwenden. Die zuständigen 
Behörden können jedoch beschließen, dass Zahlungsinstitute je nach ihrem 
spezifischen Geschäftsmodell, und insbesondere wenn sie nur eine geringe Anzahl 
von Transaktionen mit jeweils hohem Einzelwert durchführen, die Methode A 
oder C anwenden. Für die Zwecke der Methoden A, B und C ist das Vorjahr als 
der volle Zwölfmonatszeitraum vor dem Berechnungszeitpunkt zu verstehen.  

a) Methode A 
Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel in Höhe von mindestens 10 % ihrer 
fixen Gemeinkosten des Vorjahres aufweisen. Die zuständigen Behörden 
können diese Anforderung bei einer gegenüber dem Vorjahr erheblich 
veränderten Geschäftstätigkeit eines Zahlungsinstituts anpassen. 
Zahlungsinstitute, die ihre Geschäftstätigkeit zum Zeitpunkt der Berechnung 
noch kein volles Jahr ausgeübt haben, müssen Eigenmittel in Höhe von 
mindestens 10 % der im Geschäftsplan diesbezüglich vorgesehenen fixen 
Gemeinkosten aufweisen, es sei denn, die zuständigen Behörden verlangen 
eine Anpassung dieses Plans. 

b) Methode B 
Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel aufweisen, die mindestens der Summe 
der folgenden Elemente, multipliziert mit dem in Absatz 3 genannten 
Skalierungsfaktor k, entsprechen, wobei das Zahlungsvolumen (ZV) einem 
Zwölftel der Gesamtsumme der von dem Zahlungsinstitut im Vorjahr 
ausgeführten Zahlungsvorgänge entspricht: 
i) 4,0 % der Tranche des ZV bis 5 Mio. EUR 
plus 
ii) 2,5 % der Tranche des ZV von über 5 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR 
plus 
iii) 1 % der Tranche des ZV von über 10 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR 
plus 
iv) 0,5 % der Tranche des ZV von über 100 Mio. EUR bis 250 Mio. EUR 
plus 
v) 0,25 % der Tranche des ZV über 250 Mio. EUR. 

c) Methode C 
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Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel aufweisen, die mindestens dem unter 
Ziffer i genannten maßgeblichen Indikator entsprechen, multipliziert mit 
dem unter Ziffer ii genannten Multiplikationsfaktor und dem in Absatz 3 
genannten Skalierungsfaktor k. 

i) Der maßgebliche Indikator ist die Summe der folgenden Werte: 
1. Zinserträge, 

2. Zinsaufwand, 
3. Einnahmen aus Provisionen und Entgelten sowie 

4. sonstige betriebliche Erträge. 
Jeder Wert geht mit seinem positiven oder negativen Vorzeichen in die 
Summe ein. Außerordentliche oder unregelmäßige Erträge fließen nicht in 
die Berechnung des maßgeblichen Indikators ein. Aufwendungen für die 
Auslagerung von Dienstleistungen, die durch Dritte erbracht werden, dürfen 
den maßgeblichen Indikator mindern, wenn die Aufwendungen von einem 
Unternehmen getragen werden, das gemäß dieser Richtlinie beaufsichtigt 
wird. Der maßgebliche Indikator wird auf der Grundlage der letzten 
Zwölfmonatserhebung, die am Ende des vorausgegangenen Geschäftsjahres 
erfolgt, berechnet. Der maßgebliche Indikator wird für das vorausgegangene 
Geschäftsjahr berechnet.  
Nach Methode C berechnete Eigenmittel dürfen nicht weniger als 80 % des 
Durchschnittswerts des maßgeblichen Indikators für die vorausgegangenen 
drei Geschäftsjahre ausmachen. Wenn keine geprüften Zahlen vorliegen, 
können Schätzungen verwendet werden. 
ii) Der Multiplikationsfaktor entspricht: 

1. 10 % der Tranche des maßgeblichen Indikators bis 
2,5 Mio. EUR, 

2. 8 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 2,5 Mio. EUR 
bis 5 Mio. EUR, 

3. 6 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 
5 Mio. EUR bis 25 Mio. EUR, 

4. 3 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 25 Mio. EUR 
bis 50 Mio. EUR, 

5. 1,5 % über 50 Mio. EUR. 
(3) Der bei den Methoden B und C anzuwendende Skalierungsfaktor k beträgt: 

a) 0,5, wenn das Zahlungsinstitut nur den in Anhang I Nummer 5 genannten 
Zahlungsdienst erbringt; 

b) 1, wenn das Zahlungsinstitut einen oder mehrere der in Anhang I 
Nummern 1 bis 4 genannten Zahlungsdienste erbringt. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben Zahlungsinstituten vor sicherzustellen, dass 
Eigenmittel, die für die in Anhang I Nummern 1 bis 5 genannten Dienste gehalten 
werden, nicht als für die Zwecke von Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe d oder für 
andere nicht unter diese Richtlinie fallende Dienste gehaltene Eigenmittel 
betrachtet werden; davon ausgenommen sind Zahlungsinstitute, die entweder nur 
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in Anhang I Nummer 6 genannte Zahlungsauslösedienste oder nur in Anhang I 
Nummer 7 genannte Kontoinformationsdienste oder beides anbieten, sowie 
Zahlungsinstitute, die nur E-Geld-Dienste anbieten und die in Artikel 10 
genannten Tätigkeiten ausüben. 

(5) Die zuständigen Behörden können auf der Grundlage einer Bewertung der 
Risikomanagementprozesse, der Verlustdatenbank und der internen 
Kontrollmechanismen des Zahlungsinstituts vorschreiben, dass ein 
Zahlungsinstitut einen Eigenmittelbetrag vorhält, der um bis zu 20 % höher ist als 
der Betrag, der sich aus der Anwendung der gemäß Absatz 2 gewählten Methode 
ergeben würde. Die zuständigen Behörden können dem Zahlungsinstitut gestatten, 
einen Eigenmittelbetrag vorzuhalten, der um bis zu 20 % niedriger ist als der 
Betrag, der sich aus der Anwendung der nach Absatz 2 anzuwendenden Methode 
ergäbe. 

(6) Die EBA arbeitet gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien aus, anhand deren 
bestimmt wird, ob ein Zahlungsinstitut ausgehend von seinem Geschäftsmodell nur 
eine geringe Anzahl von Transaktionen mit jeweils hohem Einzelwert nach Absatz 2 
des vorliegenden Artikels durchführt. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum [OP: bitte Datum einfügen – 1 Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu erlassen.  

 

Artikel 8 

Berechnung der Eigenmittel für Zahlungsinstitute, die E-Geld-Dienste anbieten 
(1) Ungeachtet der in Artikel 5 festgelegten Anforderungen an das Anfangskapital 

schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass Zahlungsinstitute, die sowohl 
Zahlungsdienste als auch E-Geld-Dienste anbieten, für ihre Zahlungsdienste jederzeit 
die gemäß Artikel 7 berechneten Eigenmittel halten. 

(2) Ungeachtet der in Artikel 5 festgelegten Anforderungen an das Anfangskapital 
schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass Zahlungsinstitute, die ausschließlich E-Geld-
Dienste anbieten, jederzeit die gemäß Methode D nach Absatz 3 berechneten 
Eigenmittel halten. 

(3) Methode D: Die Eigenmittel für die Erbringung von E-Geld-Diensten müssen sich 
auf mindestens 2 % des durchschnittlichen E-Geld-Umlaufs belaufen. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungsinstitute, die sowohl 
Zahlungsdienste als auch E-Geld-Dienste anbieten, jederzeit über Eigenmittel 
verfügen, die mindestens der Summe der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Anforderungen entsprechen. 

(5) Wenn der Betrag des E-Geld-Umlaufs im Voraus nicht bekannt ist, gestatten die 
Mitgliedstaaten Zahlungsinstituten, die sowohl Zahlungsdienste als auch E-Geld-
Dienste erbringen und eine der in Anhang I genannten Tätigkeiten, die nicht mit den 
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E-Geld-Diensten in Verbindung steht, oder eine der in Artikel 10 Absätze 1 und 4 
genannten Tätigkeiten ausüben, ihre Eigenmittelanforderungen auf der Grundlage 
eines angenommenen repräsentativen Anteils für die E-Geld-Dienste zu berechnen, 
sofern sich dieser repräsentative Anteil auf der Grundlage historischer Daten und zur 
Zufriedenheit der zuständigen Behörden mit hinreichender Sicherheit schätzen lässt. 
Kann das Zahlungsinstitut nicht auf eine ausreichend lange Geschäftstätigkeit 
zurückblicken, so werden seine Eigenmittelanforderungen auf der Grundlage des 
erwarteten E-Geld-Umlaufs berechnet, so wie er sich aus dem Geschäftsplan – 
vorbehaltlich jeglicher von den zuständigen Behörden verlangten Anpassungen 
dieses Plans – ergibt. 

(6) Artikel 7 Absätze 4 und 5 gilt entsprechend für Zahlungsinstitute, die E-Geld-
Dienste erbringen. 

Artikel 9 

Sicherungsanforderungen 
(1) Die Mitgliedstaaten schreiben Zahlungsinstituten, die die in Anhang I Nummern 1 

bis 5 genannten Zahlungsdienste oder E-Geld-Dienste erbringen, vor, alle von 
Zahlungsdienstnutzern oder über einen anderen Zahlungsdienstleister für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen entgegengenommenen Gelder oder 
gegebenenfalls die im Austausch gegen ausgegebenes E-Geld entgegengenommenen 
Gelder nach einer der folgenden Vorgehensweisen zu sichern: 

a) Die Gelder dürfen zu keinem Zeitpunkt mit den Geldern anderer natürlicher 
oder juristischer Personen als der Zahlungsdienstnutzer, für die sie gehalten 
werden, vermischt werden; 

b) die Gelder müssen durch eine Versicherungspolice oder eine andere 
vergleichbare Garantie einer Versicherungsgesellschaft oder eines 
Kreditinstituts, die bzw. das nicht zur selben Gruppe gehört wie das 
Zahlungsinstitut selbst, in Höhe eines Betrags abgesichert werden, der dem 
Betrag entspricht, der ohne die Versicherungspolice oder andere 
vergleichbare Garantie getrennt gehalten werden müsste und im Falle der 
Zahlungsunfähigkeit des Zahlungsinstituts auszuzahlen wäre. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a verfährt das Zahlungsinstitut in 
Fällen, in denen es die Gelder noch hält und bis zum Ende des auf den Tag der 
Entgegennahme der Gelder folgenden Geschäftstags noch nicht an den 
Zahlungsempfänger ausgezahlt oder an einen anderen Zahlungsdienstleister 
transferiert hat, wie folgt: 
a) Es hinterlegt diese Gelder entweder auf einem gesonderten Konto bei einem 

in einem Mitgliedstaat zugelassenen Kreditinstitut oder bei einer 
Zentralbank nach Ermessen dieser Zentralbank; 

b) es investiert diese Gelder in von den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats bestimmte sichere liquide Aktiva mit niedrigem 
Risiko. 

Die Zahlungsinstitute schützen diese Gelder gemäß dem nationalen Recht im 
Interesse der Zahlungsdienstnutzer gegen Ansprüche anderer Gläubiger des 
Zahlungsinstituts, insbesondere im Falle einer Insolvenz. 
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(2) Die Zahlungsinstitute vermeiden Konzentrationsrisiken für gesicherte Kundengelder, 
indem sie gegebenenfalls sicherstellen, dass nicht für sämtliche gesicherten 
Kundengelder dieselbe Sicherungsmethode angewandt wird. Sie bemühen sich 
insbesondere darum, nicht alle Kundengelder bei einem einzigen Kreditinstitut zu 
sichern. 

(3) Muss ein Zahlungsinstitut Gelder nach Absatz 1 sichern und ist ein Teil dieser 
Gelder für künftige Zahlungsvorgänge und der verbleibende Teil für Nicht-
Zahlungsdienste zu verwenden, so gelten die Anforderungen von Absatz 1 auch 
für den Anteil der für künftige Zahlungsvorgänge zu verwendenden Gelder. Ist 
dieser Anteil variabel oder nicht im Voraus bekannt, so gestatten die 
Mitgliedstaaten Zahlungsinstituten, diesen Absatz unter Zugrundelegung eines 
repräsentativen Anteils anzuwenden, der typischerweise für Zahlungsdienste 
verwendet wird, sofern sich dieser repräsentative Anteil auf der Grundlage 
historischer Daten und zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden mit 
hinreichender Sicherheit schätzen lässt. 

(4) Erbringt ein Zahlungsinstitut E-Geld-Dienste, so müssen die zum Zweck der 
Ausgabe von E-Geld entgegengenommenen Gelder erst gesichert werden, wenn sie 
dem Zahlungskonto des Zahlungsinstituts gutgeschrieben oder dem 
Zahlungsinstitut gemäß den in der Verordnung XXX [PSR] festgelegten Fristen 
anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Nach der Ausgabe von E-Geld werden 
diese Gelder in jedem Fall spätestens am Ende des auf den Tag der 
Entgegennahme der Gelder folgenden Geschäftstags gesichert. 

(5) Erbringt ein Zahlungsinstitut E-Geld-Dienste, so sind für die Zwecke der 
Anwendung von Absatz 1 sichere liquide Aktiva mit niedrigem Risiko Aktiva, die 
unter eine der in Artikel 336 Absatz 1 Tabelle 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
genannten Kategorien fallen und für die die Eigenkapitalunterlegung für das 
spezifische Risiko höchstens 1,6 % beträgt, wobei andere qualifizierte Posten im 
Sinne von Artikel 336 Absatz 4 der genannten Verordnung ausgeschlossen sind. 

Für die Zwecke von Absatz 1 sind sichere Aktiva mit niedrigem Risiko auch Anteile 
an einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der 
ausschließlich in die in Unterabsatz 1 genannten Aktiva investiert. 
Unter außergewöhnlichen Umständen und bei angemessener Begründung können die 
zuständigen Behörden auf der Grundlage einer Bewertung der Sicherheit, des 
Fälligkeitstermins, des Wertes oder anderer Risikofaktoren der in Unterabsatz 1 und 
2 genannten Aktiva bestimmen, welche dieser Aktiva für die Zwecke von Absatz 1 
nicht als sichere Aktiva mit niedrigem Risiko betrachtet werden. 

(6) Zahlungsinstitute unterrichten die zuständigen Behörden im Voraus über jede 
wesentliche Änderung der Maßnahmen, die zur Sicherung der für erbrachte 
Zahlungsdienste und im Falle von E-Geld-Diensten im Austausch gegen 
ausgegebenes E-Geld entgegengenommenen Gelder ergriffen wurden. 

(7) Die EBA arbeitet technische Regulierungsstandards für Sicherungsanforderungen 
aus, in denen insbesondere Risikomanagementrahmen für Zahlungsinstitute 
festgelegt werden, die den Schutz der Gelder der Zahlungsdienstnutzer 
gewährleisten, sowie Anforderungen in Bezug auf Trennung, Bezeichnung, 
Abstimmung, Schutz und Berechnung der Sicherungsanforderungen sowie in Bezug 
auf die Vermeidung von Liquiditäts- und Konzentrationsrisiken. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum [OP: bitte Datum einfügen – 1 Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards 

nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

zu erlassen. 

 

Artikel 10 

Tätigkeiten 
(1) Über die Erbringung von Zahlungsdiensten oder E-Geld-Diensten hinaus dürfen 

Zahlungsinstitute folgenden Tätigkeiten nachgehen: 

a) Erbringung betrieblicher und eng verbundener Nebendienstleistungen, 
einschließlich der Sicherstellung der Ausführung von Zahlungsvorgängen, 
Devisengeschäften, Verwahrleistungen sowie Datenspeicherung und 
-verarbeitung; 

b) Betrieb von Zahlungssystemen; 

c) andere gewerbliche Tätigkeiten als das Erbringen von Zahlungsdiensten 
oder E-Geld-Diensten unter Einhaltung der geltenden Vorschriften des 
Unionsrechts und des nationalen Rechts. 

(2) Zahlungsinstitute, die einen oder mehrere Zahlungsdienste oder E-Geld-Dienste 
erbringen, führen nur Zahlungskonten, die ausschließlich für Zahlungsvorgänge 
genutzt werden. 

(3) Gelder, die Zahlungsinstitute von Zahlungsdienstnutzern für die Erbringung von 
Zahlungsdiensten oder E-Geld-Diensten erhalten, stellen keine Einlagen oder 
anderen rückzahlbaren Gelder im Sinne von Artikel 9 der Richtlinie 2013/36/EU dar. 

(4) Zahlungsinstitute dürfen Kredite im Zusammenhang mit den in Anhang I Nummer 2 
genannten Zahlungsdiensten nur gewähren, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Die Kreditgewährung ist eine Nebentätigkeit und erfolgt ausschließlich im 
Zusammenhang mit der Ausführung eines Zahlungsvorgangs; 

b) ungeachtet etwaiger nationaler Vorschriften über die Kreditgewährung 
durch Emittenten von Kreditkarten ist ein im Zusammenhang mit einer 
Zahlung gewährter und gemäß Artikel 13 Absatz 6 und Artikel 30 vergebener 
Kredit innerhalb einer angemessen kurzen Frist zurückzuzahlen, die von den 
zuständigen Behörden festgelegt wird; 

c) der gewährte Kredit stammt nicht aus den zur Ausführung eines 
Zahlungsvorgangs entgegengenommenen oder gehaltenen Geldern oder aus 
Geldern, die von Zahlungsdienstnutzern im Austausch gegen E-Geld 
entgegengenommen wurden und gemäß Artikel 9 Absatz 1 gehalten werden; 
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d) die Eigenmittel des Zahlungsinstituts stehen jederzeit und zur Zufriedenheit 
der Aufsichtsbehörden in einem angemessenen Verhältnis zum 
Gesamtbetrag der gewährten Kredite. 

(5) Zahlungsinstitute dürfen keine Einlagen oder anderen rückzahlbaren Gelder im Sinne 
von Artikel 9 der Richtlinie 2013/36/EU entgegennehmen. 

(6) Zahlungsinstitute, die E-Geld-Dienste erbringen, tauschen Gelder, einschließlich 
Bar- oder Giralgeld, die sie von Zahlungsdienstnutzern entgegennehmen, 
unverzüglich gegen E-Geld um. Solche Gelder gelten weder als Einlagen noch als 
andere rückzahlbare Gelder des Publikums im Sinne von Artikel 9 der Richtlinie 
2013/36/EG. 

(7) Diese Richtlinie berührt nicht die Richtlinie 2008/48/EG, anderes einschlägiges 
Unionsrecht oder mit dem Unionsrecht vereinbare, nicht durch die vorliegende 
Richtlinie harmonisierte nationale Maßnahmen zur Festlegung der Bedingungen für 
die Gewährung von Krediten an Verbraucher. 

Artikel 11 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
(1) Die Richtlinie 86/635/EWG30 des Rates, die Richtlinie 2013/34/EU und die 

Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates31 
finden auf Zahlungsinstitute entsprechend Anwendung. 

(2) Die Jahresabschlüsse und die konsolidierten Abschlüsse von Zahlungsinstituten 
werden von Abschlussprüfern oder von Prüfungsgesellschaften im Sinne von 
Artikel 2 Nummern 2 und 3 der Richtlinie 2006/43/EG geprüft, sofern die 
Zahlungsinstitute hiervon nicht gemäß der Richtlinie 2013/34/EU und, falls 
anwendbar, der Richtlinie 86/635/EWG ausgenommen sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben für Aufsichtszwecke vor, dass Zahlungsinstitute 
getrennte Rechnungslegungsangaben einerseits für Zahlungsdienste oder E-Geld-
Dienste und andererseits für die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Tätigkeiten 
vorlegen, über die ein Prüfbericht erstellt wird. Dieser Bericht wird, falls 
vorgeschrieben, von den Abschlussprüfern oder einer Prüfungsgesellschaft 
erstellt. 

(4) Die Pflichten nach Artikel 63 der Richtlinie 2013/36/EU gelten in Bezug auf 
Zahlungsdienste oder E-Geld-Dienste entsprechend für die Abschlussprüfer oder 
die Prüfungsgesellschaften von Zahlungsinstituten. 

                                                
30  Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und 

den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 
vom 31.12.1986, S. 1). 

31  Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards 
(ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1). 
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Artikel 12 

Führung von Aufzeichnungen 

Unbeschadet der Richtlinie (EU) 2015/849 oder anderem einschlägigen Unionsrecht 
schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass Zahlungsinstitute für die Zwecke dieses Titels alle 
relevanten Aufzeichnungen und Belege mindestens fünf Jahre aufbewahren. Enthalten 
diese Aufzeichnungen personenbezogene Daten, so bewahrt das Zahlungsinstitut diese 
Aufzeichnungen nicht länger auf, als es für die Zwecke dieses Titels erforderlich ist. Wird 
dem Zahlungsinstitut die Zulassung gemäß Artikel 16 entzogen, so werden Aufzeichnungen, 
die personenbezogene Daten enthalten, nicht länger als fünf Jahre nach Entzug der Zulassung 
aufbewahrt. 

Artikel 13 

Erteilung der Zulassung 

(1) Die Mitgliedstaaten lassen antragstellende Zahlungsinstitute für die 
Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste, die sie zu erbringen beabsichtigen, zu, 
sofern das antragstellende Zahlungsinstitut 
a) eine in einem Mitgliedstaat niedergelassene juristische Person ist; 
b) seinen zuständigen Behörden die in Artikel 3 Absatz 3 genannten 

Informationen übermittelt hat; 

c) der Notwendigkeit Rechnung trägt, eine solide und umsichtige Führung des 
antragstellenden Zahlungsinstituts und im Hinblick auf die Zahlungsdienste 
oder E-Geld-Dienste, die es zu erbringen beabsichtigt, für solide Regelungen 
für die Unternehmensführung Sorge zu tragen, wozu Folgendes gehört: 

(i) eine klare Organisationsstruktur mit genau festgelegten, transparenten und 
kohärenten Zuständigkeiten; 
(ii) wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und 
Meldung von Risiken, denen das antragstellende Zahlungsinstitut ausgesetzt ist 
oder ausgesetzt sein könnte; 
(iii) angemessene Mechanismen der internen Kontrolle, einschließlich solider 
Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren; 

d) über das in Artikel 5 genannte Anfangskapital verfügt; 

e) den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 4 genügt. 
Die unter Buchstabe c genannten Regelungen für die Unternehmensführung und die 
Kontrollmechanismen müssen umfassend und der Art, dem Umfang und der 
Komplexität der Zahlungsdienste oder E-Geld-Dienste, die die antragstellenden 
Zahlungsinstitute zu erbringen beabsichtigen, angemessen sein. 
Die EBA erlässt Leitlinien zu den in diesem Absatz genannten Regelungen, 
Verfahren und Mechanismen. 

(2) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats erteilen die Zulassung, 
wenn die dem Antrag beigefügten Angaben und Nachweise allen Anforderungen 
des Artikels 3 genügen und die zuständigen Behörden nach eingehender Prüfung 
des Antrags zu einer positiven Gesamtbewertung gelangen. Vor Erteilung der 
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Zulassung können die zuständigen Behörden, falls zweckmäßig, die nationale 
Zentralbank oder andere einschlägige Behörden anhören. 

(3) Zahlungsinstitute, die gemäß dem nationalen Recht ihres Herkunftsmitgliedstaats 
einen Sitz haben müssen, müssen ihre Hauptverwaltung in demselben 
Mitgliedstaat haben, in dem sich dieser Sitz befindet, und einen Teil ihres 
Zahlungsdienst- oder E-Geldgeschäfts dort erbringen. Die zuständigen Behörden 
des Mitgliedstaats, in dem das Zahlungsinstitut seinen Sitz haben muss, verlangen 
jedoch nicht, dass das Zahlungsinstitut den Großteil seiner Geschäftstätigkeit in 
dem Land ausübt, in dem es seinen Sitz haben wird. 

(4) Wenn das antragstellende Zahlungsinstitut andere Geschäftstätigkeiten ausübt, die 
entweder die finanzielle Solidität des antragstellenden Zahlungsinstituts oder die 
Möglichkeiten der zuständigen Behörden, die Einhaltung dieser Richtlinie durch 
das antragstellende Zahlungsinstitut zu überwachen, beeinträchtigen können oder 
wahrscheinlich beeinträchtigen werden, können die zuständigen Behörden als 
Bedingung für die Zulassung verlangen, dass das antragstellende Zahlungsinstitut 
ein eigenes Unternehmen für die Erbringung der in Anhang I Nummern 1 bis 6 
genannten Zahlungsdienste gründet. 

(5) Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung eines antragstellenden 
Zahlungsinstituts, wenn einer der folgenden Fälle gegeben ist: 
a) Die zuständigen Behörden sind nicht davon überzeugt, dass die Anteilseigner 

oder Gesellschafter, die qualifizierte Beteiligungen halten, den zur 
Sicherstellung einer soliden und umsichtigen Geschäftsführung des 
Zahlungsinstituts zu stellenden Ansprüchen genügen; 

b) zwischen dem Zahlungsinstitut und natürlichen oder juristischen Personen 
besteht eine enge Verbindung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 38 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, durch die die zuständigen Behörden 
daran gehindert werden, ihre Aufsichtsaufgaben wirksam wahrzunehmen; 

c) durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlands, denen eine 
oder mehrere natürliche oder juristische Personen unterliegen, zu denen das 
Zahlungsinstitut eine enge Verbindung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 38 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterhält, oder 
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung dieser Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften werden die zuständigen Behörden daran gehindert, 
ihre Aufsichtsaufgaben wirksam wahrzunehmen. 

(6) Die Zulassung gilt in allen Mitgliedstaaten und gestattet dem betreffenden 
Zahlungsinstitut, auf der Grundlage der Dienstleistungs- oder der 
Niederlassungsfreiheit überall in der Union die von der Zulassung erfassten 
Zahlungs- oder E-Geld-Dienste zu erbringen. 

Artikel 14 

Unterrichtung über die Erteilung oder Verweigerung der Zulassung 

Die zuständige Behörde teilt dem Antragsteller binnen höchstens zwei Monaten nach 
Eingang des in Artikel 3 genannten Zulassungsantrags oder, wenn er unvollständig ist, 
binnen höchstens zwei Monaten nach Übermittlung aller in Artikel 3 Absatz 3 genannten 
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Angaben mit, ob die Zulassung erteilt oder verweigert wird. Die zuständige Behörde 
begründet jede Verweigerung einer Zulassung. 

Artikel 15 

Aufrechterhaltung der Zulassung als Zahlungsinstitut 

Die Mitgliedstaaten schreiben den Zahlungsinstituten vor, ihre zuständige Behörde über 
jede Änderung der gemäß Artikel 3 vorgelegten Angaben und Nachweise zu unterrichten, 
durch die die Richtigkeit dieser Angaben oder Nachweise beeinträchtigt werden könnte. 

Artikel 16 

Entzug der Zulassung als Zahlungsinstitut 
(1) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats können einem 

Zahlungsinstitut die Zulassung nur entziehen, wenn 
a) das Zahlungsinstitut von seiner Zulassung nicht innerhalb von zwölf 

Monaten nach Erhalt dieser Zulassung Gebrauch gemacht oder seit mehr 
als sechs aufeinanderfolgenden Monaten keine der Dienstleistungen, für die 
es zugelassen wurde, erbracht hat; 

b) das Zahlungsinstitut auf diese Zulassung ausdrücklich verzichtet; 

c) das Zahlungsinstitut die Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung 
nicht mehr erfüllt oder seiner Pflicht zur Unterrichtung der zuständigen 
Behörde über in diesem Zusammenhang wichtige Entwicklungen nicht 
nachkommt; 

d) das Zahlungsinstitut die Zulassung aufgrund falscher Angaben oder auf 
andere rechtswidrige Weise erhalten hat; 

e) das Zahlungsinstitut gegen seine Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 verstoßen 
hat; 

f) die fortgesetzte Erbringung der Zahlungs- oder E-Geld-Dienste durch das 
Zahlungsinstitut die Stabilität des Zahlungssystems oder das Vertrauen in es 
gefährden würde; 

g) für das Zahlungsinstitut einer der Fälle zutrifft, in denen das nationale 
Recht einen Entzug der Zulassung vorsieht. 

(2) Die zuständige Behörde begründet jeden Entzug einer Zulassung und teilt den 
Betroffenen die Gründe mit. 

(3) Die zuständige Behörde macht jeden Entzug einer Zulassung öffentlich bekannt, 
auch in den in Artikel 17 und 18 genannten Registern. 
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Artikel 17 

Register der Zahlungsinstitute im Herkunftsmitgliedstaat 

(1) Die Mitgliedstaaten führen und pflegen ein öffentliches elektronisches Register 
der Zahlungsinstitute, einschließlich der gemäß den Artikeln 34, 36 und 38 
registrierten Unternehmen, und ihrer Agenten bzw. Vertriebsstellen. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieses Register alle folgenden Angaben enthält: 
a) gemäß Artikel 13 zugelassene Zahlungsinstitute und deren etwaige Agenten 

bzw. Vertriebsstellen; 

b) natürliche und juristische Personen, die gemäß Artikel 34 Absatz 2, 
Artikel 36 Absatz 1 oder Artikel 38 Absatz 1 registriert sind, und deren 
etwaige Agenten bzw. Vertriebsstellen; 

c) die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Institute, die gemäß nationalem Recht 
berechtigt sind, Zahlungsdienste oder E-Geld-Dienste zu erbringen. 

Zweigniederlassungen von Zahlungsinstituten werden in das Register des 
Herkunftsmitgliedstaats eingetragen, wenn sie Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat erbringen. 

(2) In dem in Absatz 1 genannten öffentlichen Register werden 
a) die Zahlungs- und E-Geld-Dienste und die entsprechenden Marken genannt, 

für die das Zahlungsinstitut zugelassen bzw. die natürliche oder juristische 
Person registriert worden ist; 

b) die Agenten bzw. Vertriebsstellen, über die das Zahlungsinstitut Zahlungs- 
oder E-Geld-Dienste mit Ausnahme der Ausgabe von E-Geld erbringt, sowie 
die Dienste, die diese Agenten bzw. Vertriebsstellen im Namen des 
Zahlungsinstituts erbringen, aufgeführt; 

c) die anderen Mitgliedstaaten aufgeführt, in denen das Zahlungsinstitut tätig 
ist, sowie das Datum angegeben, an dem diese Tätigkeiten über den 
Europäischen Pass aufgenommen wurden.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute in dem in Absatz 1 
genannten Register getrennt von natürlichen und juristischen Personen 
aufgeführt werden, die gemäß den Artikeln 34, 36 oder 38 registriert sind, und 
dass dieses Register öffentlich konsultiert werden kann, online zugänglich ist und 
unverzüglich auf den neuesten Stand gebracht wird. 

(4) Die zuständigen Behörden tragen in das öffentliche Register die Daten der 
Zulassung oder Registrierung, jeden Entzug und jede Aussetzung einer Zulassung 
sowie jeden Entzug einer Registrierung gemäß den Artikeln 34, 36 oder 38 ein. 

(5) Die zuständigen Behörden teilen der EBA unverzüglich die Gründe für den 
Entzug einer Zulassung oder Registrierung, die Aussetzung der Zulassung oder 
Registrierung oder etwaige Ausnahmen gemäß den Artikeln 34, 36 oder 38 mit. 
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Artikel 18 

Register der EBA 

(1) Die EBA führt und pflegt ein zentrales elektronisches Register der 
Zahlungsinstitute, einschließlich der gemäß den Artikeln 34, 36 und 38 
registrierten Unternehmen, sowie ihrer Agenten oder Vertriebsstellen und der 
etwaigen Zweigniederlassungen. Dieses zentrale elektronische Register enthält die 
von den zuständigen Behörden gemäß Absatz 3 mitgeteilten Angaben. Die EBA ist 
für die korrekte Wiedergabe dieser Angaben verantwortlich. 

(2) Die EBA macht das zentrale elektronische Register auf ihrer Website kostenlos 
öffentlich zugänglich und stellt einen leichten Zugang zu den darin enthaltenen 
Angaben und eine einfache Suche danach sicher. 

(3) Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA die Informationen, die gemäß 
Artikel 17 in ihre nationalen öffentlichen Register eingetragen werden, spätestens 
innerhalb eines Geschäftstags nach Eingabe in die nationalen öffentlichen 
Register. 

(4) Die zuständigen Behörden sind dafür verantwortlich, dass die der EBA zur 
Verfügung gestellten Angaben aus den nationalen Registern richtig sind und auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. Im Register eingetragene Unternehmen 
erhalten die Möglichkeit, etwaige Ungenauigkeiten, die sie betreffen, berichtigen 
zu lassen. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards für die Führung 
und Pflege des in Absatz 1 genannten zentralen elektronischen Registers und für 
den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aus, damit nur die 
betreffende zuständige Behörde oder die EBA die im Register enthaltenen 
Informationen ändern kann.  
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum [OP: bitte Datum einfügen = 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 
vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zu den 
Einzelheiten und der Struktur der gemäß Absatz 1 zu übermittelnden Angaben 
aus, einschließlich der Datenstandards und der Formate der Angaben gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/41032 der Kommission. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 

zum [OP: bitte Datum einfügen – 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] vor. 

                                                
32  Durchführungsverordnung (EU) 2019/410 der Kommission vom 29. November 2018 

zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Einzelheiten 
und die Struktur der Angaben, die der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde nach der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates von den 
zuständigen Behörden im Bereich Zahlungsdienste zu übermitteln sind (ABl. L 73 vom 
15.3.2019, S. 20). 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 
technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(7) Die EBA erstellt, führt und pflegt eine zentrale maschinenlesbare Liste der 
Zahlungsdienstleister, die die in Anhang I Nummern 6 und 7 aufgeführten 
Zahlungsdienste anbieten, und stützt sich dabei auf die neuesten Informationen 
aus dem in Absatz 1 genannten Register der EBA und dem gemäß Artikel 8 
Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 eingerichteten EBA-
Register der Kreditinstitute. Diese Liste enthält den Namen und die Kennung 
dieser Zahlungsdienstleister und ihren Zulassungsstatus. 

 

ABSCHNITT 2 

INANSPRUCHNAHME VON AGENTEN, VERTRIEBSSTELLEN UND 
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN SOWIE AUSLAGERUNG 

Artikel 19 

Inanspruchnahme von Agenten 
(1) Zahlungsinstitute, die andere Zahlungsdienste als E-Geld-Dienste über Agenten zu 

erbringen beabsichtigen, übermitteln den zuständigen Behörden in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat alle folgenden Angaben: 

a) Name und Anschrift des Agenten, 
b) eine aktuelle Beschreibung der Mechanismen der internen Kontrolle, die der 

Agent anzuwenden gedenkt, um die Anforderungen der Richtlinie (EU) 
2015/849 zu erfüllen, 

c) die Namen der Geschäftsleiter und sonstiger für die Geschäftsleitung des 
Agenten verantwortlichen Personen, und, wenn der Agent kein 
Zahlungsdienstleister ist, einen Nachweis über die fachliche Eignung und die 
persönliche Zuverlässigkeit der betreffenden Personen, 

d) die von dem Zahlungsinstitut erbrachten Zahlungsdienste, mit denen der 
Agent beauftragt ist, und 

e) falls vorhanden, den Identifikationscode oder die Kennnummer des Agenten. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats dem Zahlungsinstitut innerhalb eines Monats nach Erhalt 
der in Absatz 1 genannten Angaben mitteilen, ob der Agent in das in Artikel 17 
genannte Register eingetragen wurde. Nach Eintragung in das Register darf der 
Agent mit der Erbringung von Zahlungsdiensten beginnen. 

(3) Vor der Eintragung eines Agenten in das in Artikel 17 genannte Register ergreifen 
die zuständigen Behörden weitere Maßnahmen zur Prüfung der in Absatz 1 
genannten Angaben, wenn sie der Auffassung sind, dass sie nicht korrekt sind. 

(4) Sind die zuständigen Behörden nach Prüfung der in Absatz 1 genannten Angaben 
nicht überzeugt, dass sie korrekt sind, so lehnen sie die Eintragung des Agenten in 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=


 

 878 

das in Artikel 17 genannte Register ab und setzen das Zahlungsinstitut hiervon 
unverzüglich in Kenntnis. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die in einem anderen 
Mitgliedstaat durch Beauftragung eines Agenten oder die in einem anderen 
Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat über einen in einem dritten 
Mitgliedstaat ansässigen Agenten Zahlungsdienste erbringen wollen, die 
Verfahren nach Artikel 30 befolgen.  

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute ihre 
Zahlungsdienstnutzer davon in Kenntnis setzen, dass ein Agent in ihrem Namen 
handelt. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute den zuständigen 
Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich und gemäß den in den 
Absätzen 2, 3 und 4 vorgesehenen Verfahren jede Änderung hinsichtlich der 
Inanspruchnahme von Agenten, einschließlich weiterer Agenten, mitteilen. 

Artikel 20 

Vertriebsstellen für E-Geld-Dienste 

(1) Die Mitgliedstaaten gestatten Zahlungsinstituten, die E-Geld-Dienste erbringen, 
für den Vertrieb und den Rücktausch von E-Geld Vertriebsstellen in Anspruch zu 
nehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die E-Geld-Dienste über 
eine Vertriebsstelle zu erbringen beabsichtigen, die in Artikel 19 festgelegten 
Anforderungen entsprechend anwenden. 

(3) Beabsichtigt ein Zahlungsinstitut, in einem anderen Mitgliedstaat E-Geld-Dienste 
durch Inanspruchnahme einer Vertriebsstelle anzubieten, so gelten die Artikel 30 
bis 33, mit Ausnahme des Artikels 31 Absätze 4 und 5, der vorliegenden Richtlinie, 
einschließlich der gemäß Artikel 30 Absatz 5 dieser Richtlinie erlassenen 
delegierten Rechtsakte, entsprechend für dieses Zahlungsinstitut. 

Artikel 21 

Zweigniederlassungen 
(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein Zahlungsinstitut, das in einem anderen 

Mitgliedstaat durch Errichtung einer Zweigniederlassung oder die in einem 
anderen Mitgliedstaat als seinem Herkunftsmitgliedstaat über eine in einem 
dritten Mitgliedstaat ansässige Zweigniederlassung Zahlungsdienste zu erbringen 
beabsichtigt, die Verfahren nach Artikel 30 befolgen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zahlungsinstitute die in ihrem Namen 
tätigen Zweigniederlassungen verpflichten, die Zahlungsdienstnutzer hiervon in 
Kenntnis zu setzen. 
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Artikel 22 

Stellen, an die Tätigkeiten ausgelagert werden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die betriebliche 
Aufgaben von Zahlungs- oder E-Geld-Diensten auszulagern beabsichtigen, die 
zuständigen Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats hiervon in Kenntnis setzen. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Auslagerung wichtiger betrieblicher 
Aufgaben von Zahlungsinstituten, einschließlich IKT-Systemen, die Qualität der 
internen Kontrolle des Zahlungsinstituts und die Fähigkeit der zuständigen 
Behörden, die Einhaltung aller in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen 
durch das Zahlungsinstitut zu überwachen und nachzuverfolgen, nicht wesentlich 
beeinträchtigt. 
Eine betriebliche Aufgabe gilt als wichtig, wenn deren unzureichende oder 
unterlassene Wahrnehmung die kontinuierliche Einhaltung der 
Zulassungsanforderungen oder der anderen Verpflichtungen des 
Zahlungsinstituts gemäß dieser Richtlinie, seine finanzielle Leistungsfähigkeit 
oder die Solidität oder Kontinuität seiner Zahlungs- oder E-Geld-Dienste 
wesentlich beeinträchtigen würde.  
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die wichtige betriebliche 
Aufgaben auslagern, alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllen: 
a) Die Auslagerung ist nicht mit einer Delegation der Aufgaben der 

Geschäftsleitung verbunden; 
b) das Verhältnis und die Verpflichtungen des Zahlungsinstituts gegenüber 

seinen Zahlungsdienstnutzern gemäß dieser Richtlinie bleiben unverändert; 
c) die Voraussetzungen, die ein Zahlungsinstitut erfüllen muss, um zugelassen 

zu werden und diese Zulassung zu behalten, dürfen nicht geschwächt 
werden; 

d) keine der anderen Voraussetzungen, unter denen dem Zahlungsinstitut die 
Zulassung erteilt wurde, darf entfallen oder sich verändern. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute den zuständigen 
Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich jede Änderung hinsichtlich 
der Inanspruchnahme von Stellen, an die Tätigkeiten ausgelagert werden, 
mitteilen. 

Artikel 23 

Haftung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die Dritte mit 
betrieblichen Aufgaben betrauen, angemessene Vorkehrungen treffen, um dafür 
Sorge zu tragen, dass die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungsinstitute für Handlungen ihrer 
Angestellten, Agenten, Vertriebsstellen, Zweigniederlassungen und Stellen, an die 
Tätigkeiten ausgelagert werden, uneingeschränkt haften. 
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ABSCHNITT 3 

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN UND BEAUFSICHTIGUNG 

Artikel 24 

Benennung zuständiger Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen als zuständige Behörden für die Zulassung und 
Beaufsichtigung der Zahlungsinstitute, denen die Wahrnehmung der Aufgaben 
gemäß diesem Titel obliegt, entweder Behörden oder aber Stellen, die durch 
innerstaatliches Recht oder von gesetzlich ausdrücklich hierzu befugten Behörden, 
einschließlich der nationalen Zentralbanken, anerkannt worden sind. Die 
Mitgliedstaaten benennen keine Zahlungsinstitute, Kreditinstitute oder 
Postscheckämter als zuständige Behörden. 
Die zuständigen Behörden müssen von Wirtschaftsgremien unabhängig sein und 
Interessenkonflikte vermeiden. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Namen und die Kontaktdaten der 
gemäß Unterabsatz 1 benannten zuständigen Behörde mit. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Absatz 1 benannten zuständigen 
Behörden mit allen zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Befugnissen 
ausgestattet sind. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden über die für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Ressourcen, insbesondere das 
entsprechende Personal, verfügen. 

(3) Mitgliedstaaten, die für die unter diesen Titel fallenden Angelegenheiten mehr als 
eine zuständige Behörde benannt haben oder für die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten zuständige Behörden als zuständige Behörden benannt haben, 
stellen sicher, dass diese Behörden eng zusammenarbeiten, um ihre jeweiligen 
Aufgaben wirksam zu erfüllen. 

(4) Die Wahrnehmung der Aufgaben der gemäß Absatz 1 benannten zuständigen 
Behörden obliegt den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats. 

(5) Absatz 1 bedeutet nicht, dass die zuständigen Behörden gehalten sind, 
Geschäftstätigkeiten der Zahlungsinstitute zu beaufsichtigen, bei denen es sich 
weder um Zahlungsdienste noch um die in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a 
genannten Tätigkeiten handelt. 

Artikel 25 

Beaufsichtigung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kontrollen der zuständigen Behörden, 
mit denen sie die laufende Einhaltung der Bestimmungen dieses Titels überprüfen, 
verhältnismäßig, geeignet und den Risiken von Zahlungsinstituten angemessen 
sind. 
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Um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Titels zu überprüfen, sind die 
zuständigen Behörden insbesondere befugt, 

a) von dem Zahlungsinstitut die Angaben anzufordern, die notwendig sind, um 
die Einhaltung dieser Bestimmungen zu überprüfen, wobei sie 
gegebenenfalls den Zweck der Anforderung angeben und die Frist für die 
Bereitstellung der Angaben festlegen; 

b) Inspektionen vor Ort in den Geschäftsräumen des Zahlungsinstituts, der 
Agenten, der Vertriebsstellen und der Zweigniederlassungen, die unter der 
Verantwortung des Zahlungsinstituts Zahlungs- oder E-Geld-Dienste 
erbringen, sowie in den Geschäftsräumen von Stellen, an die 
Zahlungsdienste ausgelagert werden, durchzuführen; 

c) Empfehlungen und Leitlinien sowie, falls anwendbar, verbindliche 
Verwaltungsvorschriften zu erlassen; 

d) die Zulassung in den in Artikel 16 genannten Fällen auszusetzen oder zu 
entziehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen unbeschadet des Artikels 16 und nationaler 
Strafrechtsvorschriften vor, dass ihre zuständigen Behörden bei Verstößen gegen 
die Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie gegen die betreffenden 
Zahlungsinstitute oder diejenigen, die tatsächlich die Geschäfte leiten, Sanktionen 
verhängen oder gezielte Maßnahmen ergreifen können, um die festgestellten 
Verstöße abzustellen oder ihre Ursachen zu beseitigen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen ungeachtet der Anforderungen des Artikels 5, des 
Artikels 6 Absätze 1 und 2, des Artikels 7 sowie des Artikels 8 sicher, dass die 
zuständigen Behörden die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Maßnahmen ergreifen können, um dafür Sorge zu tragen, dass den 
Zahlungsinstituten Kapital in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht, 
insbesondere, wenn andere Tätigkeiten als das Erbringen von Zahlungs- oder E-
Geld-Diensten ihre finanzielle Solidität beeinträchtigen oder beeinträchtigen 
könnten. 

Artikel 26 

Wahrung des Berufsgeheimnisses 
(1) Unbeschadet unter das nationale Strafrecht fallender Fälle stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass alle Personen, die für die zuständigen Behörden tätig 
sind oder waren, sowie die von diesen Behörden beauftragten Sachverständigen 
der beruflichen Geheimhaltungspflicht unterliegen. 

(2) Die gemäß Artikel 28 durch die übermittelnde und empfangende Behörde 
ausgetauschten Informationen unterliegen dem Berufsgeheimnis, um den Schutz 
der Rechte des Einzelnen und von Unternehmen zu gewährleisten. 

(3) Die Mitgliedstaaten können bei der Anwendung des vorliegenden Artikels die 
Artikel 53 bis 61 der Richtlinie 2013/36/EU entsprechend berücksichtigen. 
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Artikel 27 

Gerichtlicher Rechtsbehelf 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstituten hinsichtlich der sie 
betreffenden Entscheidungen, die von den zuständigen Behörden nach Maßgabe 
von gemäß dieser Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
getroffen werden, der Rechtsweg offensteht. 

(2) Absatz 1 findet auch bei Untätigkeit der Behörden Anwendung. 

Artikel 28 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch 
(1) Die zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten arbeiten untereinander 

und, falls zweckmäßig mit der EZB und den nationalen Zentralbanken der 
Mitgliedstaaten, der EBA und anderen zuständigen Behörden zusammen, die nach 
dem auf Zahlungsdienstleister anwendbaren Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten benannt worden sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten gestatten den Austausch von Informationen zwischen ihren 
zuständigen Behörden und 

a) den für die Zulassung der antragstellenden Zahlungsinstitute und die 
Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten, 

b) der EZB und den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten in ihrer 
Eigenschaft als Währungs- und Aufsichtsbehörden sowie, falls zweckmäßig, 
anderen Behörden, die für die Aufsicht über Zahlungs- und 
Abwicklungssysteme zuständig sind,  

c) anderen einschlägigen Behörden, die gemäß der vorliegenden Richtlinie und 
dem auf Zahlungsdienstleister anwendbaren Unionsrecht, einschließlich der 
Richtlinie (EU) 2015/849, benannt wurden, 

d) der EBA im Rahmen ihrer Aufgabe, zum wirksamen und kohärenten 
Funktionieren der in Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 genannten Überwachungsmechanismen beizutragen. 

Artikel 29 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen zuständigen Behörden 
verschiedener Mitgliedstaaten 

(1) Ist eine zuständige Behörde eines Mitgliedstaats der Auffassung, dass in einer 
bestimmten Angelegenheit bei der in den Artikeln 28, 30, 31, 32 und 33 genannten 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten die Bedingungen der genannten Bestimmungen nicht eingehalten 
werden, so kann sie gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die 
EBA mit der Angelegenheit befassen und um ihre Unterstützung ersuchen. 
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(2) Wird die EBA auf ein Ersuchen nach Absatz 1 tätig, so fasst sie unverzüglich 
einen Beschluss gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010. 
Die EBA kann die zuständigen Behörden gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 
jener Verordnung auch von Amts wegen dabei unterstützen, eine Einigung zu 
erzielen. In jedem Fall stellen die beteiligten zuständigen Behörden ihre 
Entscheidung bis zu einer Beilegung gemäß Artikel 19 jener Verordnung zurück. 

Artikel 30 

Antrag auf Ausübung der Niederlassungsfreiheit und des Rechts auf freien 
Dienstleistungsverkehr 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die in Ausübung der 
Niederlassungsfreiheit oder des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr erstmals 
in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat Zahlungs- oder 
E-Geld-Dienste, einschließlich über eine Einrichtung in einem dritten 
Mitgliedstaat, erbringen wollen, den zuständigen Behörden ihres 
Herkunftsmitgliedstaats die nachstehenden Angaben übermitteln: 
a) Name, Anschrift und, falls vorhanden, Zulassungsnummer des 

Zahlungsinstituts, 
b) den Mitgliedstaat bzw. die Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen das 

Zahlungsinstitut seine Tätigkeit aufnehmen will, und das geplante Datum 
der Aufnahme der Tätigkeit in diesem Mitgliedstaat, 

c) den Zahlungs- oder E-Geld-Dienst bzw. die Zahlungs- oder E-Geld-Dienste, 
den bzw. die das Zahlungsinstitut zu erbringen beabsichtigt, 

d) die in den Artikeln 19 Absatz 1 und 20 Absatz 2 genannten Angaben, wenn 
das Zahlungsinstitut beabsichtigt, einen Agenten oder eine Vertriebsstelle in 
Anspruch zu nehmen, 

e) wenn das Zahlungsinstitut beabsichtigt, eine Zweigniederlassung in 
Anspruch zu nehmen: 
i) die in Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben b und e genannten Angaben über 

das Zahlungs- oder E-Geld-Dienstgeschäft im 
Aufnahmemitgliedstaat, 

ii) eine Beschreibung der Organisationsstruktur der Zweigniederlassung, 
iii) den Namen der Geschäftsleiter der Zweigniederlassung. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die betriebliche 
Aufgaben von Zahlungs- oder E-Geld-Diensten an andere Stellen im 
Aufnahmemitgliedstaat auszulagern beabsichtigen, die zuständigen Behörden 
ihres Herkunftsmitgliedstaats umgehend hiervon in Kenntnis setzen. 

(1a) Die Kommission richtet eine spezielle Website ein, auf der alle Informationen über 
die Registrierung von Zahlungsinstituten in jedem Mitgliedstaat an einer Stelle 
enthalten sind. 

(2) Innerhalb von zehn Geschäftstagen nach Erhalt aller in Absatz 1 genannten 
Angaben leiten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats diese 
Angaben an die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats weiter. 
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Werden die Dienste über einen dritten Mitgliedstaat erbracht, so ist der 
Mitgliedstaat zu melden, in dem die Dienste für Zahlungsdienstnutzer erbracht 
werden. 
Innerhalb von 15 Geschäftstagen nach Erhalt der Angaben von den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats prüfen die zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats diese Angaben und teilen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats die einschlägigen Angaben zu den Zahlungs- oder E-
Geld-Diensten mit, die das betreffende Zahlungsinstitut in Ausübung der 
Niederlassungs- bzw. Dienstleistungsfreiheit zu erbringen beabsichtigt. Die 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats teilen den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats im Zusammenhang mit der geplanten 
Inanspruchnahme eines Agenten oder einer Vertriebsstelle oder der Errichtung 
einer Zweigniederlassung jeden Anlass zur Besorgnis im Hinblick auf Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/849 mit. Die 
zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats setzt sich zuvor mit den in 
Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 genannten, jeweils zuständigen 
Behörden in Verbindung, um zu prüfen, ob solche Gründe vorliegen. 
Stimmen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Beurteilung 
durch die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats nicht zu, so teilen sie 
Letzteren die Gründe für ihren abweichenden Standpunkt mit.  
Fällt die Bewertung der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats vor 
dem Hintergrund der von den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 
übermittelten Angaben negativ aus, so lehnt die zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats die Eintragung des Agenten, der Zweigniederlassung oder 
der Vertriebsstelle ab oder löscht diese Eintragung, falls sie bereits erfolgt ist. 

(3) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats teilen ihre Entscheidung 
den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats und dem Zahlungsinstitut 
innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Angaben 
mit. 
Nach Eintragung in das in Artikel 17 genannte Register dürfen die Agenten, 
Vertriebsstellen oder Zweigniederlassungen ihre Tätigkeiten in dem 
entsprechenden Aufnahmemitgliedstaat aufnehmen. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Zahlungsinstitut den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats das Datum der Aufnahme der im Namen 
des Zahlungsinstituts über den Agenten, die Vertriebsstelle oder die 
Zweigniederlassung in dem betreffenden Aufnahmemitgliedstaat ausgeübten 
Tätigkeiten mitteilt. Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats setzen 
die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats hiervon in Kenntnis. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Zahlungsinstitut den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats jede relevante Änderung der gemäß 
Absatz 1 übermittelten Angaben unverzüglich mitteilt, einschließlich in Bezug auf 
weitere Agenten, Vertriebsstellen, Zweigniederlassungen oder Stellen, an die 
Tätigkeiten ausgelagert werden, die in den Aufnahmemitgliedstaaten, in denen das 
Zahlungsinstitut tätig ist, in Anspruch genommen werden. Das Verfahren nach 
den Absätzen 2 und 3 findet Anwendung. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der 
Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch 
gemäß diesem Artikel zwischen den zuständigen Behörden des 
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Herkunftsmitgliedstaats und denen des Aufnahmemitgliedstaats aus. In diesen 
Entwürfen technischer Regulierungsstandards werden die Verfahren, Instrumente 
und Einzelheiten der Zusammenarbeit bei der Meldung grenzübergreifend tätiger 
Zahlungsinstitute und insbesondere der Umfang und die Verarbeitung der 
vorzulegenden Informationen einschließlich einer gemeinsamen Terminologie und 
Standardformblättern für die Meldungen festgelegt, um die Kohärenz und 
Effizienz des Mitteilungsverfahrens zu wahren.  

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum [OP: bitte Datum einfügen = 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

 

Artikel 31 

Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten, die das Recht der Niederlassungsfreiheit und 
das Recht auf freien Dienstleistungsverkehr ausüben 

(1) Bei der Durchführung der in diesem Titel vorgesehenen Kontrollen und 
erforderlichen Maßnahmen gegenüber Agenten, Vertriebsstellen oder 
Zweigniederlassungen eines Zahlungsinstituts im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats arbeiten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats mit 
den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats zusammen und teilen 
Letzteren mit, wo im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats sie eine Inspektion 
vor Ort durchzuführen beabsichtigen. 

Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats können den zuständigen 
Behörden des Aufnahmemitgliedstaats die Aufgabe übertragen, bei dem 
betreffenden Zahlungsinstitut Inspektionen vor Ort durchzuführen. 

(2) Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats können vorschreiben, dass 
Zahlungsinstitute mit Agenten, Vertriebsstellen oder Zweigniederlassungen in 
ihrem Hoheitsgebiet ihnen in regelmäßigen Abständen über die in ihrem 
Hoheitsgebiet ausgeübten Tätigkeiten Bericht erstatten. 
Diese Berichte dienen Informations- oder statistischen Zwecken und hinsichtlich 
Zahlungs- oder E-Geld-Diensten, die durch Agenten, Vertriebsstellen oder 
Zweigniederlassungen erbracht werden, der Überwachung der Einhaltung der 
Titel II und III der Verordnung XXX [PSR]. Die Agenten, Vertriebsstellen und 
Zweigniederlassungen unterliegen Anforderungen an die berufliche 
Geheimhaltungspflicht, die den in Artikel 26 genannten Anforderungen 
mindestens gleichwertig sind. 
Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats können von 
Zahlungsinstituten Ad-hoc-Informationen anfordern, wenn ihnen Nachweise für 
die Nichteinhaltung dieses Titels oder der Titel II und III der Verordnung XXX 
[PSR] vorliegen. 

(3) Die zuständigen Behörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats teilen 
einander alle wesentlichen und zweckdienlichen Informationen mit, insbesondere 
bei Zuwiderhandlungen oder mutmaßlichen Zuwiderhandlungen eines Agenten, 
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einer Vertriebsstelle oder einer Zweigniederlassung und wenn diese 
Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Rechts auf 
Dienstleistungsfreiheit erfolgten. Die zuständigen Behörden übermitteln auf 
Verlangen alle zweckdienlichen Informationen und legen von sich aus alle 
wesentlichen Informationen vor, einschließlich solcher über die Einhaltung der in 
Artikel 13 Absatz 3 niedergelegten Voraussetzungen durch das Zahlungsinstitut. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsinstituten, die in ihrem Hoheitsgebiet über 
Agenten tätig sind und deren Hauptverwaltung sich in einem anderen 
Mitgliedstaat befindet, vorschreiben, eine zentrale Kontaktstelle in ihrem 
Hoheitsgebiet zu benennen, um eine angemessene Kommunikation und 
Berichterstattung über die Einhaltung der Titel II und III der Verordnung XXX 
[PSR] sicherzustellen und um die Beaufsichtigung durch die zuständigen 
Behörden der Herkunfts- und der Aufnahmemitgliedstaaten zu erleichtern, wozu 
auf Verlangen auch die Übermittlung von Unterlagen und Informationen an die 
zuständigen Behörden gehört. Beschließt ein Mitgliedstaat, eine solche 
Anforderung vorzuschreiben, so benennt jedes Zahlungsinstitut in diesem 
Mitgliedstaat nur eine zentrale Kontaktstelle. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Spezifizierung 
der Kriterien aus, anhand deren im Einklang mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit die Umstände festgelegt werden, die im Hinblick auf die 
Benennung einer zentralen Kontaktstelle gemäß Absatz 4 angemessen sind, sowie 
die Aufgaben dieser Kontaktstellen. 
In den Entwürfen technischer Regulierungsstandards wird insbesondere Folgendes 

berücksichtigt: 

a) Gesamtvolumen und Wert der von dem Zahlungsinstitut im 
Aufnahmemitgliedstaat ausgeführten Zahlungsvorgänge, 

b) Art der erbrachten Zahlungsdienste,  
c) Gesamtzahl der im Aufnahmemitgliedstaat ansässigen Agenten. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum [OP: bitte Datum einfügen = 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 
vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

 

Artikel 32 

Maßnahmen bei Nichteinhaltung, einschließlich Sicherungsmaßnahmen 
(1) Ist eine zuständige Behörde eines Aufnahmemitgliedstaats der Auffassung, dass 

ein Zahlungsinstitut mit Agenten, Vertriebsstellen oder Zweigniederlassungen in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diesen Titel oder die Titel II und III der Verordnung 
XXX [PSR] verstößt, so setzt sie die zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich hiervon in Kenntnis. 

Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats trifft nach Bewertung der 
gemäß Unterabsatz 1 erhaltenen Informationen unverzüglich alle geeigneten 
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Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass das betreffende Zahlungsinstitut die 
Verstöße abstellt. Sie teilt diese Maßnahmen der zuständigen Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats und den zuständigen Behörden jedes anderen betroffenen 
Mitgliedstaats unverzüglich mit. 

(2) In Notfallsituationen, in denen Sofortmaßnahmen erforderlich sind, um eine 
erhebliche Bedrohung der kollektiven Interessen der Zahlungsdienstnutzer im 
Aufnahmemitgliedstaat abzuwenden, können die zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats parallel zu der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden und solange die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats noch keine Maßnahmen nach Artikel 31 ergriffen haben, 
Sicherungsmaßnahmen treffen. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Sicherungsmaßnahmen müssen zweckmäßig und dem 
mit ihnen verfolgten Zweck, eine erhebliche Bedrohung für die kollektiven 
Interessen der Zahlungsdienstnutzer im Aufnahmemitgliedstaat abzuwenden, 
angemessen sein. Diese Maßnahmen dürfen nicht zu einer Bevorzugung der 
Zahlungsdienstnutzer des Zahlungsinstituts im Aufnahmemitgliedstaat gegenüber 
Zahlungsdienstnutzern des Zahlungsinstituts in anderen Mitgliedstaaten führen. 
Die Sicherungsmaßnahmen sind befristet und werden beendet, wenn die 
festgestellte erhebliche Bedrohung, auch mithilfe der zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats oder der EBA nach Artikel 29 Absatz 1 oder in 
Zusammenarbeit mit ihnen, abgewendet wurde. 

(4) Sofern es mit der Notfallsituation vereinbar ist, unterrichten die zuständigen 
Behörden des Aufnahmemitgliedstaats die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats und die jedes anderen betroffenen Mitgliedstaats sowie die 
Kommission und die EBA vorab, in jedem Fall aber unverzüglich, über die gemäß 
Absatz 2 ergriffenen Sicherungsmaßnahmen und die Gründe hierfür. 

Artikel 33 

Begründung und Mitteilung 

(1) Jede gemäß den Artikeln 25, 30, 31 oder 32 von einer zuständigen Behörde 
ergriffene Maßnahme, die Sanktionen oder Einschränkungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlassungsfreiheit umfasst, wird 
ordnungsgemäß begründet und dem betroffenen Zahlungsinstitut mitgeteilt. 

(2) Die Artikel 30, 29 und 32 gelten unbeschadet der Verpflichtung der zuständigen 
Behörden gemäß der Richtlinie(EU) 2015/849, insbesondere ihres Artikels 47 
Absatz 1, und der Verordnung (EU) 2015/847, insbesondere ihres Artikels 22 
Absatz 1, die Einhaltung der Anforderungen jener Rechtsinstrumente zu 
beaufsichtigen oder zu überwachen. 
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KAPITEL II 

Ausnahmen und Berichterstattung 

Artikel 34 

Fakultative Ausnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten können natürliche oder juristische Personen, die die in 
Anhang I Nummern 1 bis 5 genannten Zahlungsdienste oder E-Geld-Dienste 
erbringen, von der Anwendung des Verfahrens und der Bedingungen nach 
Kapitel I Abschnitte 1, 2 und 3 mit Ausnahme der Artikel 17, 18, 24, 26, 27 und 28, 
ganz oder teilweise ausnehmen oder ihren zuständigen Behörden gestatten, sie 
ganz oder teilweise auszunehmen, wenn 

a) in Bezug auf Zahlungsdienste der Gesamtwert der Zahlungsvorgänge, die 
von der betreffenden Person, einschließlich der Agenten, für die sie 
unbeschränkt haftet, ausgeführt werden, im Monatsdurchschnitt der 
vorangegangenen 12 Monate die von dem Mitgliedstaat festgesetzte 
Obergrenze, in jedem Fall aber 3 Mio. EUR nicht überschreitet, or 

b) in Bezug auf E-Geld-Dienste durch die gesamte Geschäftstätigkeit ein 
durchschnittlicher Betrag des E-Geld-Umlaufs entsteht, der die von dem 
Mitgliedstaat festgesetzte Obergrenze, in jedem Fall aber 5 Mio. EUR nicht 
überschreitet, and 

c) bei Zahlungsdiensten und E-Geld-Diensten keine der für die Leitung oder 
den Betrieb des Unternehmens verantwortlichen natürlichen Personen 
wegen Verstößen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder mit 
Terrorismusfinanzierung oder wegen anderer Finanzstraftaten verurteilt 
wurde. 

ca) in the case of payment transactions used for the execution of trading and 
settlement services using electronic money tokens as defined in Article 3(1), 
point (7), of Regulation (EU) 2023/1114, the payment service provider has 
already been authorised as a crypto-asset service provider in a Member State 
for those services under Title V of that Regulation. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a erfolgt die Bewertung, ob die 
Obergrenze überschritten wurde, unter Zugrundelegung des aus dem 
Geschäftsplan hervorgehenden erwarteten Gesamtbetrags der Zahlungsvorgänge, 
sofern von den zuständigen Behörden keine Anpassung dieses Plans verlangt 
wurde.  
Wenn ein Zahlungsinstitut, das E-Geld-Dienste erbringt, daneben auch 
Zahlungsdienste anbietet oder eine der in Artikel 10 genannten Tätigkeiten ausübt 
und die Höhe des E-Geld-Umlaufs im Voraus nicht bekannt ist, gestatten die 
zuständigen Behörden diesem Zahlungsinstitut die Anwendung von Unterabsatz 1 
Buchstabe b auf der Grundlage eines repräsentativen Anteils, der für die E-Geld-
Dienste angenommen wird, sofern sich dieser repräsentative Anteil auf der 
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Grundlage historischer Daten und zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden 
mit hinreichender Sicherheit schätzen lässt. Kann ein Zahlungsinstitut noch nicht 
auf eine ausreichend lange Geschäftstätigkeit zurückblicken, so wird auf der 
Grundlage des aus seinem Geschäftsplan hervorgehenden erwarteten E-Geld-
Umlaufs bewertet, ob diese Anforderung erfüllt ist, sofern von den zuständigen 
Behörden keine Anpassung dieses Plans verlangt wird. 
Die Mitgliedstaaten können die Gewährung von Ausnahmeregelungen auch davon 
abhängig machen, dass als zusätzliche Anforderung für das Zahlungsinstrument 
oder das Zahlungskonto des Verbrauchers, auf dem E-Geld gespeichert ist, ein 
maximaler Speicherbetrag festgelegt wird. 
Eine natürliche oder juristische Person, die unter eine Ausnahmeregelung nach 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b fällt, darf Zahlungsdienste, die nicht mit E-
Geld-Diensten in Zusammenhang stehen, nur gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a erbringen.  

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass natürliche oder juristische Personen, die von 
der Anwendung der in Absatz 1 genannten Verfahren und Bedingungen 
ausgenommen sind, sich bei der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
registrieren lassen. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche der in Artikel 3 Absatz 3 
Buchstaben a bis s aufgeführten Unterlagen einem solchen Antrag auf 
Registrierung beizufügen sind.  

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass natürliche oder juristische Personen, die 
nach Absatz 2 registriert sind, ihre Hauptverwaltung oder den Wohnort in dem 
Mitgliedstaat haben, in dem sie ihre Tätigkeit tatsächlich ausüben. 

(4) Die von der Anwendung der in Absatz 1 genannten Verfahren und Bedingungen 
ausgenommenen Personen sind als Zahlungsinstitute zu behandeln. Artikel 13 
Absatz 6 und die Artikel 30, 31 und 32 gelten nicht für diese Personen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass natürliche oder juristische Personen, 
die nach Absatz 2 registriert sind, nur einige der in Artikel 10 genannten 
Tätigkeiten ausüben dürfen. 

(6) Die von der Anwendung der in Absatz 1 genannten Verfahren und Bedingungen 
ausgenommenen Personen melden den zuständigen Behörden jede Änderung ihrer 
Verhältnisse, die für die in jenem Absatz genannten Bedingungen von Bedeutung ist, 
und erstatten ihnen mindestens einmal jährlich zu einem von den zuständigen 
Behörden festgelegten Zeitpunkt Bericht über 

a) den Gesamtwert der Zahlungsvorgänge im Monatsdurchschnitt der 
vorangegangenen zwölf Monate, sofern Zahlungsdienste erbracht werden, 

b) den durchschnittlichen E-Geld-Umlauf, sofern E-Geld-Dienste erbracht 
werden. 

(7) Die Mitgliedstaaten ergreifen die Maßnahmen, die notwendig sind, um 
sicherzustellen, dass die betroffenen Personen binnen 30 Kalendertagen eine 
Zulassung nach dem Verfahren des Artikels 13 beantragen, wenn die 
Bedingungen der Absätze 1, 3 oder 5 des vorliegenden Artikels nicht mehr erfüllt 
sind. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden mit 
ausreichenden Befugnissen ausgestattet werden, um die ständige Einhaltung 
dieses Artikels zu überprüfen. 
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(8) Die Absätze 1 bis 6 dieses Artikels gelten unbeschadet der Richtlinie 
(EU) 2015/849 und der nationalen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

Artikel 35 

Meldung und Angaben 
Mitgliedstaaten, die beschließen, eine Ausnahme gemäß Artikel 34 zu gewähren, teilen der 
Kommission Folgendes mit: 
a) ihre Entscheidung, eine solche Ausnahme zu gewähren, 

b) etwaige spätere Änderungen dieser Ausnahme, 
c) die Zahl der betroffenen natürlichen und juristischen Personen, 

d) jährlich den Gesamtwert der zum 31. Dezember jedes Kalenderjahres ausgeführten 
Zahlungsvorgänge im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 Buchstabe a und des 
Gesamtbetrags des ermittelten E-Geld-Umlaufs im Sinne von Artikel 34 Absatz 1 
Buchstabe b.  

Artikel 36 

Kontoinformationsdienstleister 
(1) Abweichend von Artikel 3 unterliegen natürliche oder juristische Personen, die 

ausschließlich den in Anhang I Nummer 7 genannten Zahlungsdienst erbringen, nicht 
der Zulassungspflicht, müssen sich jedoch vor Aufnahme der Tätigkeit bei der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats registrieren lassen. 

(2) Einem solchen Antrag auf Registrierung sind die in Artikel 3 Absatz 3 
Buchstaben a, b, e bis h, j, l, n, p und q genannten Angaben und Unterlagen 
beizufügen. 
Für die Zwecke der Dokumentation nach Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben e, f und l 
legt die antragstellende natürliche oder juristische Person eine Beschreibung ihrer 
Prüfmodalitäten und der organisatorischen Vorkehrungen vor, die sie getroffen hat, 
um alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Interessen ihrer Nutzer und zur 
Gewährleistung der Kontinuität und Verlässlichkeit des von ihr erbrachten 
Zahlungsdienstes nach Anhang I Nummer 7 zu ergreifen. 

(3) Bei den in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe j genannten Sicherheitskontroll- und 
Risikominderungsmaßnahmen ist anzugeben, auf welche Weise die 
antragstellende natürliche oder juristische Person ein hohes Maß an digitaler 
operationaler Resilienz im Einklang mit Kapitel II der Verordnung 
(EU) 2022/2554 gewährleisten wird; dies gilt insbesondere in Bezug auf die 
technische Sicherheit und den Datenschutz unter Berücksichtigung der Software 
und der IKT-Systeme, die die antragstellende natürliche oder juristische Person 
oder die Unternehmen, an die sie alle oder einen Teil ihrer Tätigkeiten auslagert, 
verwenden. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die in Absatz 1 genannten Personen als 
Voraussetzung für ihre Registrierung für die Gebiete, in denen sie ihre Dienste 
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anbieten, eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben oder über eine 
andere vergleichbare Garantie verfügen und sie sicherstellen, dass 

a) ihre Haftung gegenüber dem kontoführenden Zahlungsdienstleister oder 
dem Zahlungsdienstnutzer für einen nicht autorisierten oder betrügerischen 
Zugang zu einem Zahlungskontoinformationsdienst oder dessen nicht 
autorisierte oder betrügerische Nutzung abgedeckt ist, 

b) sie den Wert etwaiger Überschüsse, Schwellen oder Abzüge vom 
Versicherungsschutz oder einer vergleichbaren Garantie abdecken können, 

c) sie die Deckung des Versicherungsschutzes oder einer vergleichbaren 
Garantie laufend überwachen. 

As an alternative to the requirements set out in points (b) and (c), the legal persons 
referred to in paragraph 1 of this Article may choose to hold an initial capital of 
EUR 50 000, which shall be replaced by a professional indemnity insurance or 
comparable guarantee immediately after those legal persons have commenced 
their activity as a payment institution. 

(5) Kapitel I Abschnitte 1 und 2 gelten nicht für Personen, die die in Absatz 1 dieses 
Artikels genannten Dienste erbringen. Kapitel I Abschnitt 3, mit Ausnahme von 
Artikel 25 Absatz 3, gilt für Personen, die die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Dienste erbringen. 
▌ 

(6) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Personen sind als Zahlungsinstitute zu 
behandeln. 

Artikel 37 

Bereitstellung von Bargeld in Einzelhandelsgeschäften ohne Kauf 

(1) Die Mitgliedstaaten befreien natürliche oder juristische Personen, die in 
Einzelhandelsgeschäften Bargeld unabhängig vom Kauf bereitstellen, von der 
Anwendung dieser Richtlinie, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Dienstleistung wird in ihren Räumlichkeiten von einer natürlichen oder 

juristischen Person angeboten, die hauptberuflich Waren verkauft oder 
Dienstleistungen erbringt,  

b) the amount of cash provided does not exceed EUR 100 or the equivalent 
amount in the currency of the Member State concerned, per withdrawal. 

ba) the client’s withdrawal is non-anonymised and requires the use of customer 
authentication. 

(2) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Richtlinie (EU) 2015/849 sowie anderer 
einschlägiger Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=


 

 892 

Artikel 38 

Von Geldautomatenbetreibern angebotene Abhebung von Bargeld ohne Zahlungskonto 

(1) Abweichend von Artikel 3 unterliegen natürliche oder juristische Personen, die 
Bargeldabhebungsdienste im Sinne von Anhang I Nummer 1 erbringen, aber 
keine Zahlungskonten führen oder andere in Anhang I genannten 
Zahlungsdienste erbringen, nicht der Zulassungspflicht, müssen sich jedoch vor 
Aufnahme der Tätigkeit bei einer zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats registrieren lassen. 

(2) Der Registrierung nach Absatz 1 sind die in Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben a, b, e 
bis h, j, l, n, p und q genannten Angaben und Unterlagen beizufügen. 

For the purposes of the documentation referred to in Article 3(3), points (e) (f) and 

(l), the natural or legal person registering shall provide a description of its audit 

arrangements and of the organisational arrangements it has set up to taking all 

reasonable steps to protect the interests of its users and to ensure continuity and 

reliability in the performance of the payment service as referred to in point (1) of 

Annex I. 

Bei den in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe j genannten Sicherheitskontroll- und 

Risikominderungsmaßnahmen ist anzugeben, auf welche Weise die antragstellende 

natürliche oder juristische Person ein hohes Maß an digitaler operationaler Resilienz 

im Einklang mit Kapitel II der Verordnung (EU) 2022/2554 gewährleisten wird; dies 

gilt insbesondere in Bezug auf die technische Sicherheit und den Datenschutz unter 

Berücksichtigung der Software und der IKT-Systeme, die die antragstellende 

natürliche oder juristische Person oder die Unternehmen, an die sie alle oder einen 

Teil ihrer Tätigkeiten auslagert, verwenden. 

(3) Kapitel 1 Abschnitte 1 und 2 gilt nicht für Personen, die die in Absatz 1 dieses 
Artikels genannten Dienste erbringen. Kapitel 1 Abschnitt 3, mit Ausnahme von 
Artikel 25 Absatz 3, gilt für Personen, die die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Dienste erbringen. 

(4) Personen, die die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Dienste erbringen, sind als 
Zahlungsinstitute zu behandeln. 

(4a) Die natürlichen oder juristischen Personen, die die in Absatz 1 genannten 
Dienstleistungen erbringen, müssen die in Artikel 7 der Verordnung XXX 
(Verordnung über Zahlungsdienste) niedergelegten Anforderungen an die 
Transparenz von Gebühren und Entgelten erfüllen und insbesondere sicherstellen, 
dass diese Gebühren und Entgelte zu Beginn der Erbringung der Dienstleistungen 
angezeigt werden.  
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Artikel 39 

Meldepflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten Dienstleister, die eine oder beide der in Artikel 2 
Absatz 1 Buchstaben j, i und ii der Verordnung XXX [PSR] genannten Tätigkeiten 
ausüben und bei denen der Gesamtwert der in den vorangegangenen zwölf 
Monaten ausgeführten Zahlungsvorgänge 1 Mio. EUR überschreitet, die 
zuständigen Behörden über die angebotenen Dienstleistungen zu unterrichten und 
anzugeben, unter welcher Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben j, i 
und ii der Verordnung XXX [PSR] die Tätigkeit ausgeführt wird. 
Auf der Grundlage dieser Anzeige trifft die zuständige Behörde im Falle von 
Tätigkeiten, die nicht als begrenztes Netz anerkannt sind, eine ordnungsgemäß 
begründete, auf die Kriterien des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung 
XXX [PSR] gestützte Entscheidung und setzt den Dienstleister hiervon in 
Kenntnis. 

(2) Member States shall require service providers that carry out an activity as referred 
to in Article 2(2), point (k), of Regulation XXX [PSR] to send a notification to 
competent authorities and provide competent authorities an annual audit opinion, 
testifying that the activity complies with the limits set out Article 2(2), point (k), of 
Regulation XXX [PSR]. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden die EBA über 
die nach Absatz 1 angezeigten Dienstleistungen unterrichten und angeben, unter 
welcher Ausnahme sie erbracht werden. 

(4) Die Beschreibung der nach den Absätzen 2 und 3 angezeigten Dienstleistungen 
wird in den Registern nach den Artikeln 17 und 18 öffentlich zugänglich gemacht. 

TITEL III 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND TECHNISCHE 
REGULIERUNGSSTANDARDS 

Artikel 40 

Delegierte Rechtsakte 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 41 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um die in Artikel 5, Artikel 34 Absatz 1 und Artikel 37 genannten Beträge an die 
Inflation anzupassen. 

Artikel 41 

Ausübung der Befugnisübertragung 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 40 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 40 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 
über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 40 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

TITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 42 

Vollständige Harmonisierung 
(1) Die Mitgliedstaaten dürfen unbeschadet des Artikels 6 Absatz 3 und des Artikels 34 

in den Bereichen, in denen diese Richtlinie harmonisierte Bestimmungen enthält, 
keine anderen als die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen beibehalten 
oder einführen. 

(2) Nutzt ein Mitgliedstaat eine der in Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 34 genannten 
Optionen, so setzt er die Kommission hierüber sowie über etwaige spätere 
Änderungen in Kenntnis. Die Kommission veröffentlicht die Informationen auf 
einer Website oder auf eine sonstige leicht zugängliche Weise. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zahlungsdienstleister nicht zum 
Nachteil der Zahlungsdienstnutzer von den nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung dieser Richtlinie abweichen, es sei denn, dies ist darin ausdrücklich 
vorgesehen. Zahlungsdienstleister können jedoch beschließen, 
Zahlungsdienstnutzern günstigere Konditionen einzuräumen. 

Artikel 43 

Überprüfungsklausel 
(1) The Commission shall, by [OP please insert the date = 5 years after date of 

application of this Directive], submit to the European Parliament, the Council, the 
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ECB and the European Economic and Social Committee, a report on the application 
and impact of this Directive, and in particular on: 

▌  

b) die Auswirkungen der Überarbeitung der Richtlinie 2014/49/EU auf die 
sichere Aufbewahrung von Kundengeldern durch Zahlungsinstitute. 

(ba) Gesamtzahl und Marktanteil der nach dieser Richtlinie zugelassenen 
Zahlungsdienstleister, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten; 

Gegebenenfalls fügt die Kommission diesem Bericht einen 
Gesetzgebungsvorschlag bei. 

(2) The Commission shall, by [OP please insert the date = three years after the date of 
entry into force of the PSR] submit to the European Parliament, the Council, the 
ECB and the European Economic and Social Committee, a report on the scope of this 
Directive, with regard in particular to payment systems, payment schemes and 
technical service providers, including the processing or operating of digital wallets, 
which are not within the scope of this Directive. Gegebenenfalls fügt die 
Kommission diesem Bericht einen Gesetzgebungsvorschlag bei. 

 

Artikel 44 

Übergangsbestimmungen 
(1) Die Mitgliedstaaten gestatten Zahlungsinstituten, die bis zum [OP: bitte Datum 

einfügen = 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] gemäß Artikel 11 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 zugelassen wurden, die Zahlungsdienste, für die sie 
zugelassen wurden, bis zum [OP: bitte Datum einfügen = 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] weiterhin zu erbringen und auszuführen, ohne eine 
neue Zulassung gemäß Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie beantragen oder die 
anderen gemäß Titel II dieser Richtlinie festgelegten oder dort genannten 
Bestimmungen einhalten zu müssen. 
Die Mitgliedstaaten dürfen die in Unterabsatz 1 genannten Zahlungsinstitute nicht 
verpflichten, den zuständigen Behörden zusätzliche Informationen zu übermitteln, 
die über jene hinausgehen, die diese benötigen, um bis zum [OP: bitte Datum 
einfügen = 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] zu prüfen, ob 

a) whether those payment institutions comply with the new requirements under 
Title II and, where not, which measures need to be taken to ensure 
compliance; 

b) anderenfalls die Zulassung entzogen werden sollte. 
Die in Unterabsatz 1 genannten Zahlungsinstitute, die nach Überprüfung durch 
die zuständigen Behörden die Anforderungen des Titels II erfüllen, bleiben als 
Zahlungsinstitute im Sinne von Artikel 13 dieser Richtlinie zugelassen und in die 
in den Artikeln 17 und 18 genannten Register eingetragen. Erfüllen diese 
Zahlungsinstitute die Anforderungen des Titels II nicht bis zum [OP: bitte Datum 
einfügen = 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie], so wird ihre Befugnis zur 
Erbringung von Zahlungsdiensten ausgesetzt, bis sie der jeweils zuständigen 
Behörde die erforderlichen zusätzlichen Informationen zur Verfügung stellen, 
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anhand deren sie sich vergewissern kann, dass Titel II eingehalten wird, und diese 
zuständige Behörde die Richtigkeit dieser Angaben überprüft und den 
Zahlungsdienstleister ordnungsgemäß zugelassen hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die in Absatz 1 genannten Zahlungsinstitute 
automatisch zugelassen und in das in Artikel 17 genannte Register eingetragen 
werden, wenn den zuständigen Behörden nachgewiesen wurde, dass diese 
Zahlungsinstitute die in den Artikeln 3 und 13 enthaltenen Vorschriften bereits 
einhalten. The competent authorities shall inform the payment institutions 
concerned of any obstacle to authorisation and proceed, without undue delay, to the 
removal of that obstacle. 

(3) Die Mitgliedstaaten gestatten natürlichen oder juristischen Personen, die bis zum 
[OP: bitte Datum einfügen = 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] eine 
Ausnahme gemäß Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2015/2366 in Anspruch genommen 
und Zahlungsdienste nach Anhang I der genannten Richtlinie erbracht haben, 

a) diese Dienste in dem betreffenden Mitgliedstaat bis zum [OP: bitte Datum 
einfügen = 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] weiter zu erbringen, 

b) eine Ausnahme gemäß Artikel 34 dieser Richtlinie zu erlangen oder 
c) die anderen gemäß Titel II dieser Richtlinie festgelegten oder dort genannten 

Bestimmungen einzuhalten. 
Bei in Unterabsatz 1 genannten Personen, denen nicht bis zum [OP: bitte Datum 
einfügen = 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] eine Zulassung erteilt 
bzw. eine Ausnahme gemäß dieser Richtlinie gewährt wurde, wird die Befugnis zur 
Erbringung von Zahlungsdiensten ausgesetzt, bis sie der jeweils zuständigen 
Behörde die erforderlichen zusätzlichen Informationen zur Verfügung stellen und die 
zuständige Behörde die Richtigkeit dieser Angaben überprüft und den 
Zahlungsdienstleister ordnungsgemäß zugelassen hat. 

(4) Die Mitgliedstaaten können natürlichen und juristischen Personen, denen eine 
Ausnahme gemäß Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2015/2366 gewährt wurde, eine 
Ausnahme nach Artikel 34 der vorliegenden Richtlinie gewähren und diese Personen 
in die in den Artikeln 17 und 18 dieser Richtlinie genannten Register eintragen, wenn 
den zuständigen Behörden nachgewiesen wurde, dass die in Artikel 34 dieser 
Richtlinie festgelegten Anforderungen erfüllt sind. Die zuständigen Behörden setzen 
die betroffenen Zahlungsinstitute hiervon in Kenntnis. If competent authorities 
fail to take a decision by ... [24 months from the date of entry into force of this 
Directive], payment institutions may continue to provide and execute the payment 
services for which they have been authorised until such decision is taken. 

Artikel 45 

Übergangsbestimmung – gemäß der Richtlinie 2009/110/EG zugelassene E-Geld-
Institute 

(1) Die Mitgliedstaaten gestatten E-Geld-Instituten im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 
der Richtlinie 2009/110/EG, die bis zum [OP: bitte Datum einfügen = 18 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] gemäß den nationalen Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinie 2009/110/EG ihre Tätigkeiten als E-Geld-Institute in dem 
Mitgliedstaat, in dem sich gemäß diesen Rechtsvorschriften ihre Hauptverwaltung 
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befindet, aufgenommen haben, diese Tätigkeiten in dem betreffenden Mitgliedstaat 
oder in einem anderen Mitgliedstaat fortzusetzen, ohne eine Zulassung gemäß 
Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie beantragen oder die anderen gemäß Titel II 
dieser Richtlinie festgelegten oder dort genannten Bestimmungen einhalten zu 
müssen. [24 months from the date of entry into force of this Directive]. 

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen die in Absatz 1 genannten E-Geld-Institute nicht 
verpflichten, den zuständigen Behörden andere Informationen als jene zu 
übermitteln, die es diesen Behörden ermöglichen, bis zum [OP: bitte Datum 
einfügen = 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] zu prüfen, ob diese E-
Geld-Institute der vorliegenden Richtlinie nachkommen. Ergibt eine solche Prüfung, 
dass die genannten E-Geld-Institute diese Anforderungen nicht erfüllen, so 
entscheiden die zuständigen Behörden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um die 
Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen oder die Zulassung zu entziehen. 
E-Geld-Institute im Sinne von Unterabsatz 1, die nach Überprüfung durch die 
zuständigen Behörden die Anforderungen des Titels II erfüllen, werden als 
Zahlungsinstitute im Sinne von Artikel 13 der vorliegenden Richtlinie zugelassen 
und in die in den Artikeln 17 und 18 genannten Register eingetragen. Erfüllen die 
genannten E-Geld-Institute die Anforderungen des Titels II nicht bis zum [OP: bitte 
Datum einfügen = 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie], so wird ihre 
Befugnis zur Erbringung von E-Geld-Diensten ausgesetzt, bis sie der jeweils 
zuständigen Behörde die erforderlichen zusätzlichen Informationen zur Verfügung 
stellen und diese zuständige Behörde die Richtigkeit dieser Angaben überprüft und 
das E-Geld-Institut ordnungsgemäß zugelassen hat.  

(3) Die Mitgliedstaaten gestatten, dass E-Geld-Institute im Sinne von Absatz 1 
automatisch als Zahlungsinstitute zugelassen und in das in Artikel 17 genannte 
Register eingetragen werden, wenn den zuständigen Behörden nachgewiesen wurde, 
dass die betreffenden E-Geld-Institute der vorliegenden Richtlinie nachkommen. The 
competent authorities shall inform the electronic money institutions concerned of 
any obstacle to authorisation and proceed, without undue delay, to the removal of 
that obstacle.  

(4) Die Mitgliedstaaten gestatten juristischen Personen, die bis zum [OP: bitte Datum 
einfügen = 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] ihre Tätigkeiten gemäß 
den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 9 der Richtlinie 
2009/110/EG aufgenommen haben, diese Tätigkeiten in dem betreffenden 
Mitgliedstaat bis zum [OP: bitte Datum einfügen = 24 Monate nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie] fortzusetzen, ohne eine Zulassung gemäß Artikel 3 der 
vorliegenden Richtlinie beantragen oder die anderen gemäß Titel II dieser Richtlinie 
festgelegten oder dort genannten Bestimmungen einhalten zu müssen. If competent 
authorities fail to take a decision by ... [24 months from the date of entry into force 
of this Directive], those legal persons may continue to provide and execute the 
electronic money services and payment services for which they have been 
authorised. 
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Artikel 45a 

Verlängerungszeitraum 

Competent authorities may exceptionally decide to extend the period before 
specific payment institutions and electronic money institutions are prohibited from 
providing services when those institutions provided the information required 
pursuant to Articles 44 and 45 and the competent authority has not been able to 
process it within the applicable deadline. 

Artikel 46 

▌ 

Article 47 
Amendment to Directive (EU) 2020/1828 

In Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/1828 wird folgende Nummer angefügt:  
‘(68) Regulation (EU) 20../…. of the European Parliament and of the Council on a framework 
for Financial Data Access and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 
1094/2010, (EU) No 1095/2010 and (EU) 2022/2554 (OJ L[…], [……….], [p. ..]).’ 

Artikel 48 

Aufhebung 
Die Richtlinie (EU) 2015/2366 wird mit Wirkung vom [OP: bitte Datum einfügen = 18 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] aufgehoben.  
Die Richtlinie 2009/110/EG wird mit Wirkung vom [OP: bitte Datum einfügen = 18 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] aufgehoben.  
Alle Bezugnahmen auf die Richtlinien (EU) 2015/2366 und 2009/110/EG in Rechtsakten, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie in Kraft sind, gelten als Bezugnahmen auf 
die vorliegende Richtlinie oder die Verordnung XXX [PSR] und sind nach Maßgabe der 
Entsprechungstabelle in Anhang III der vorliegenden Richtlinie zu lesen. 

Artikel 49 

Umsetzung 
(1) Member States shall adopt and publish, by [OP please insert the date = 18 months after 

entry into force of this Directive] at the latest ▌the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with this Directive. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

(2) They shall apply those measures from [OP please insert the date = 18 months after entry 
into force of this Directive]▌. 
Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 
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(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 
Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 50 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 51 

Adressaten 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.  
Geschehen zu Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

ZAHLUNGSDIENSTE 
(im Sinne von Artikel 2 Nummer 3) 

(1) Dienste, die es ermöglichen, Bargeld auf ein Zahlungskonto einzuzahlen und/oder 
davon abzuheben. 

(2) Ausführung von Zahlungsvorgängen, einschließlich Geldtransfers von einem und auf 
ein Zahlungskonto, einschließlich wenn das Geld durch einen Kreditrahmen beim 
Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister 
gedeckt ist. 

(3) Ausgabe von Zahlungsinstrumenten. 
(4) Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen. 

(5) Finanztransfers. 
(6) Zahlungsauslösedienste. 

(7) Kontoinformationsdienste. 
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ANHANG II 

E-GELD-DIENSTE 
(im Sinne von Artikel 2 Nummer 37) 

 
Ausgabe von E-Geld, Führung von Zahlungskonten für E-Geld-Einheiten und Übertragung 
von E-Geld-Einheiten. 
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ANHANG III 
ENTSPRECHUNGSTABELLE 

RICHTLINIE 

(EU) 2015/2366 

DIRECTIVE 

2009/110/EC 

RICHTLINIE 

XXX (PSD3) 

VERORDNUNG 

XXX (PSR) 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1  Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe a Buchstabe a  Buchstabe a 

Buchstabe b Buchstabe b  – 

Buchstabe c Buchstabe c  Buchstabe b 

Buchstabe d   Buchstabe c 

Buchstabe e Buchstabe d  Buchstabe d 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0298

Zahlungsdienste im Binnenmarkt und Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 (COM(2023)0367 – C9-0217/2023 – 2023/0210(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0367),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0217/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 20231,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0052/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C, C/2024/1594, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1594/oj.
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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2023/0210 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über Zahlungsdienste im Binnenmarkt und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 114, 
auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3,  
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
(1) Seit der Annahme der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und 

des Rates4 hat sich der Markt für Massenzahlungsdienste vor allem durch die 
zunehmende Nutzung von Karten und anderen digitalen Zahlungsmitteln, die 
abnehmende Verwendung von Bargeld und die zunehmende Präsenz neuer Akteure 
und Dienste, einschließlich digitaler Brieftaschen und kontaktloser Zahlungen, 

                                                
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌gekennzeichnet. 
2  ABl. C … vom …, S. …. 
3  ABl. C … vom …, S. …. 
4  Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 
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erheblich verändert. Die COVID-19-Pandemie und der damit einhergehende Wandel 
im Hinblick auf Konsum- und Zahlungspraktiken haben dazu geführt, dass sichere und 
effiziente Zahlungen immer wichtiger geworden sind.  

(2) In der Mitteilung der Kommission über eine EU-Strategie für den 
Massenzahlungsverkehr5 wurde die Einleitung einer umfassenden Überprüfung der 
Anwendung und der Auswirkungen der Richtlinie (EU) 2015/2366 angekündigt, „die 
eine Gesamtbewertung der Frage umfassen sollte, ob sie unter Berücksichtigung der 
Marktentwicklungen noch zweckmäßig ist“. 

(3) Mit der Richtlinie (EU) 2015/2366 wurde das Ziel verfolgt, Hindernisse für neue 
Arten von Zahlungsdiensten zu beseitigen und das Niveau des Verbraucherschutzes 
und der Sicherheit zu verbessern. Die Bewertung der Auswirkungen und der 
Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/2366 durch die Kommission ergab, dass die 
Richtlinie (EU) 2015/2366 in Bezug auf viele ihrer Ziele weitgehend erfolgreich war, 
es wurden jedoch auch bestimmte Bereiche ermittelt, in denen die Ziele dieser 
Richtlinie nicht vollständig erreicht wurden. So wurde in der Bewertung 
beispielsweise festgestellt, dass die Zunahme neuer Arten von Betrug ein Problem 
darstellt, das im Hinblick auf die Ziele des Verbraucherschutzes Anlass zur Sorge gibt. 
Mängel wurden auch im Hinblick auf das Ziel festgestellt, den Wettbewerb auf dem 
Markt dank der sogenannten „Open-Banking-Dienste“ (Kontoinformationsdienste und 
Zahlungsauslösedienste) zu verbessern, indem Markthindernisse für Drittanbieter 
abgebaut werden. Auch bei der Verwirklichung des Ziels, die Erbringung 
grenzüberschreitender Zahlungsdienste zu verbessern, wurden nur begrenzte 
Fortschritte erzielt, was vor allem auf uneinheitliche Aufsichtspraktiken und 
Rechtsdurchsetzung in der Union zurückzuführen ist. Bei der Bewertung wurden auch 
Faktoren ermittelt, die die Fortschritte im Hinblick auf das Ziel, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle Zahlungsdienstleister zu schaffen, behindern. 

(4) Bei der Bewertung wurden auch Probleme im Zusammenhang mit der 
unterschiedlichen Umsetzung und Durchsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 
festgestellt, die sich unmittelbar auf den Wettbewerb zwischen Zahlungsdienstleistern 
auswirken, indem in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Regulierungsbedingungen geschaffen werden, was Aufsichtsarbitrage begünstigt. Es 
sollte keinen Raum für „Forum Shopping“ geben, bei dem sich Zahlungsdienstleister 
als „Herkunftsland“ diejenigen Mitgliedstaaten aussuchen, in denen die Anwendung 
der Unionsvorschriften über Zahlungsdienste für sie vorteilhafter ist, und 
grenzüberschreitende Dienste in anderen Mitgliedstaaten erbringen, die die 
Vorschriften strenger auslegen oder aktivere Durchsetzungsmaßnahmen auf dort 
niedergelassene Zahlungsdienstleister anwenden. Diese Praxis verfälscht den 
Wettbewerb. Die Unionsvorschriften über Zahlungsdienste sollten daher weiter 
harmonisiert werden, indem Vorschriften über die Ausübung der 
Zahlungsdienstetätigkeit, einschließlich der Rechte und Pflichten der Beteiligten, in 
eine Verordnung aufgenommen werden. Diese Vorschriften, mit Ausnahme der 
Vorschriften über die Zulassung und Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten, die in 
einer Richtlinie verbleiben sollten, sollten präzisiert und detaillierter formuliert 
werden, um die Auslegungsspielräume so gering wie möglich zu halten. 

                                                
5  COM(2020)0592. 
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(5) Obwohl die Ausgabe von E-Geld durch die Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates6 geregelt ist, wird die Verwendung von E-Geld zur 
Finanzierung von Zahlungsvorgängen weitgehend durch die Richtlinie (EU) 
2015/2366 geregelt. Folglich ist der Rechtsrahmen für E-Geld-Institute und 
Zahlungsinstitute, insbesondere in Bezug auf die Wohlverhaltensregeln, bereits 
weitgehend angeglichen. Um die externen Kohärenzfragen anzugehen und angesichts 
der Tatsache, dass E-Geld-Dienste und Zahlungsdienste immer schwieriger 
voneinander zu unterscheiden sind, sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen für E-
Geld-Institute und Zahlungsinstitute einander angenähert werden. Allerdings 
unterscheiden sich die Zulassungsanforderungen, insbesondere das Anfangskapital 
und die Eigenmittel, und einige grundlegende Schlüsselkonzepte für das E-Geld-
Geschäft, wie z. B. die Ausgabe, Verteilung und Rücktauschbarkeit von E-Geld, von 
den von Zahlungsinstituten erbrachten Dienstleistungen. Diese Besonderheiten sollten 
daher bei der Zusammenführung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/2366 
und der Richtlinie 2009/110/EG beibehalten werden. Da die Richtlinie 2009/110/EG 
durch die Richtlinie (EU) XXXX [PSD3] aufgehoben wird, sollten ihre Vorschriften, 
mit Ausnahme der Zulassungs- und Aufsichtsvorschriften, die in die Richtlinie (EU) 
XXX [PSD3] aufgenommen wurden, mit geeigneten Anpassungen in einen 
einheitlichen Rahmen gemäß der vorliegenden Verordnung gebracht werden. 

(6) Um Rechtssicherheit und einen klaren Anwendungsbereich der Wohlverhaltensregeln 
bei der Erbringung von Zahlungs- und E-Geld-Diensten sicherzustellen, ist es 
erforderlich, die Kategorien von Zahlungsdienstleistern zu spezifizieren, die den 
Pflichten in Bezug auf die Ausübung der Geschäftstätigkeit bei der Erbringung von 
Zahlungsdiensten und E-Geld-Diensten in der gesamten Union unterliegen.  

(7) Es gibt mehrere Kategorien von Zahlungsdienstleistern. Kreditinstitute nehmen 
Einlagen von Nutzern entgegen, die zur Ausführung von Zahlungsvorgängen 
verwendet werden können. Sie sind gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates7 zugelassen. Zahlungsinstitute nehmen keine 
Einlagen entgegen. Sie können Nutzergeld halten und E-Geld ausgeben, das zur 
Ausführung von Zahlungsvorgängen verwendet werden kann. Sie sind gemäß der 
Richtlinie (EU) XXX [PSD3] zugelassen. Postscheckämter, die nach einzelstaatlichem 
Recht hierzu berechtigt sind, können auch E-Geld-Dienste und Zahlungsdienste 
erbringen. Weitere Kategorien von Zahlungsdienstleistern sind die Europäische 
Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken, wenn sie nicht in ihrer 
Eigenschaft als Währungsbehörde oder andere Behörden handeln, und Mitgliedstaaten 
oder ihre regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, wenn sie nicht in ihrer 
Eigenschaft als Behörden handeln. 

(8) Es ist angezeigt, den Dienst, der die Möglichkeit bietet, Bargeld von einem 
Zahlungskonto abzuheben, von der Tätigkeit der Führung eines Zahlungskontos zu 

                                                
6  Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

7  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338). 
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trennen, da die Anbieter von Bargeldabhebungsdiensten keine Zahlungskonten führen 
dürfen. Die unter Nummer 5 des Anhangs der Richtlinie (EU) 2015/2366 zusammen 
aufgeführten Dienste der Ausgabe von Zahlungsinstrumenten sowie der Annahme und 
Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen sollten als zwei verschiedene 
Zahlungsdienste dargestellt werden, als ob eine Dienstleistung ohne die andere nicht 
angeboten werden könnte. Eine gesonderte Auflistung der Ausgabe- und Acquiring-
Dienste sollte zusammen mit unterschiedlichen Definitionen der einzelnen Dienste 
klarstellen, dass die Ausgabe- und Acquiring-Dienste von Zahlungsdienstleistern 
getrennt angeboten werden können.  

(9) Der Ausschluss bestimmter Kategorien von Betreibern von Geldautomaten aus dem 
Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/2366 hat sich in der Praxis als 
schwierig erwiesen. Daher sollte die Kategorie der Geldautomatenbetreiber, die gemäß 
der Richtlinie (EU) 2015/2366 von der Anforderung einer Zulassung als 
Zahlungsdienstleister ausgenommen waren, durch eine neue Kategorie von 
Geldautomatenbetreibern ersetzt werden, die keine Zahlungskonten führen. Diese 
Betreiber unterliegen zwar nicht den Zulassungsanforderungen der Richtlinie (EU) 
XXX [PSD3], sollten jedoch dann, wenn diese Geldautomatenbetreiber für 
Bargeldabhebungen Entgelte erheben, den Anforderungen an die Gebührentransparenz 
unterliegen.  

(10) Um den Zugang zu Bargeld weiter zu verbessern, was eine Priorität der Kommission 
darstellt, sollte es Händlern gestattet sein, im stationären Handel, auch wenn der 
Kunde keinen Kauf tätigt, Bargeldbereitstellungsdienste anzubieten, ohne eine 
Zulassung als Zahlungsdienstleister beantragen oder als Agent eines Zahlungsinstituts 
auftreten zu müssen. Diese Bargeldbereitstellungsdienste sollten jedoch der 
Verpflichtung unterliegen, dem Kunden gegebenenfalls in Rechnung gestellte Entgelte 
offenzulegen. Diese Dienstleistungen sollten von Einzelhändlern auf freiwilliger Basis 
erbracht werden und von der Verfügbarkeit von Bargeld beim betreffenden 
Einzelhändler abhängen.  

(11) Die Ausnahme vom Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/2366 für 
Zahlungsvorgänge zwischen Zahler und Zahlungsempfänger über einen im Auftrag 
des Zahlers oder des Zahlungsempfängers handelnden Handelsvertreter wurde in den 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich angewandt. Der Begriff des Handelsvertreters 
wird typischerweise im nationalen Zivilrecht definiert, das von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich sein kann, was zu einer uneinheitlichen Behandlung 
derselben Dienstleistungen in verschiedenen Rechtsräumen führt. Der Begriff des 
Handelsvertreters, der unter diese Ausnahme fällt, sollte daher harmonisiert und 
präzisiert werden, indem auf die Definition des Handelsvertreters gemäß der 
Richtlinie 86/653/EWG des Rates8 verwiesen wird. Darüber hinaus sollte mehr 
Klarheit darüber geschaffen werden, unter welchen Bedingungen Zahlungsvorgänge 
vom Zahler an den Zahlungsempfänger über Handelsvertreter vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden können. Dies wird 
dadurch erreicht, dass Vertreter durch eine Vereinbarung mit dem Zahler oder dem 
Zahlungsempfänger ermächtigt werden sollten, den Verkauf oder den Kauf von Waren 
oder Dienstleistungen allein im Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers, 
aber nicht beider, auszuhandeln oder abzuschließen, unabhängig davon, ob der 

                                                
8  Richtlinie 86/653/EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbstständigen Handelsvertreter 
(ABl. L 382 vom 31.12.1986, S. 17). 
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Handelsvertreter im Besitz des Geldes des Kunden ist oder nicht. Plattformen für den 
elektronischen Geschäftsverkehr, die sowohl für einzelne Käufer als auch für 
Verkäufer als Handelsvertreter fungieren, ohne dass Käufer oder Verkäufer über eine 
echte Marge oder Autonomie verfügen, um den Verkauf oder den Kauf von Waren 
oder Dienstleistungen auszuhandeln oder abzuschließen, sollten nicht vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden. Die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) sollte Leitlinien für den Ausschluss von 
Zahlungsvorgängen vom Zahler zum Zahlungsempfänger über einen Handelsvertreter 
ausarbeiten, um für mehr Klarheit und Konvergenz zwischen den zuständigen 
Behörden zu sorgen. Diese Leitlinien können ein Verzeichnis der Anwendungsfälle 
umfassen, die typischerweise unter die Ausnahme für Handelsvertreter fallen. 

(12) Die Ausnahme vom Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/2366 in Bezug auf 
Instrumente mit besonderer Zweckbestimmung wurde in den Mitgliedstaaten 
unterschiedlich angewandt, obwohl Dienstleister, deren Instrumente unter diese 
Ausnahme fielen, verpflichtet waren, ihre Tätigkeit den zuständigen Behörden zu 
melden. Weitere Empfehlungen gab die EBA in ihren „Leitlinien über die Ausnahme 
für begrenzte Netze gemäß der PSD2“ vom 24. Februar 20229. Trotz dieser Versuche, 
die Anwendung der Ausnahme in Bezug auf spezielle Instrumente zu klären, gibt es 
nach wie vor Dienstleister, die Dienste anbieten, die erhebliche Zahlungsvolumen mit 
sich bringen, und eine Vielzahl von Produkten, die einer großen Zahl von Kunden 
angeboten werden, die beabsichtigen, von dieser Ausnahme Gebrauch zu machen. In 
diesen Fällen profitieren die Verbraucher nicht von den erforderlichen 
Schutzvorkehrungen und die Dienste sollten nicht von der Ausnahme für spezielle 
Instrumente profitieren. Daher muss klargestellt werden, dass dasselbe 
zweckbestimmte Instrument nicht für Zahlungsvorgänge zum Erwerb von Waren und 
Dienstleistungen in mehr als einem begrenzten Netz oder zum Erwerb eines 
unbegrenzten Waren- oder Dienstleistungsspektrums verwendet werden kann. 

(13) Um zu beurteilen, ob ein begrenztes Netz vom Anwendungsbereich ausgenommen 
werden sollte, sollten die geografische Lage der Annahmestellen eines solchen Netzes 
sowie die Zahl der Annahmestellen berücksichtigt werden. Zweckbestimmte 
Instrumente sollten es dem Inhaber ermöglichen, Waren oder Dienstleistungen nur in 
den stationären Räumlichkeiten des Ausstellers zu erwerben, während die Nutzung in 
der Umgebung eines Online-Geschäfts nicht unter den Begriff der Räumlichkeiten des 
Ausstellers fallen sollte. Zu den zweckbestimmten Instrumenten sollten je nach den 
jeweiligen vertraglichen Regelungen Karten gehören, die nur in einer bestimmten 
Kette von Geschäften oder in einem bestimmten Einkaufszentrum verwendet werden 
können, sowie Tankkarten, Mitgliedskarten, Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel, 
Parkkarten, Essensgutscheine oder Gutscheine für bestimmte Dienstleistungen, die 
einem spezifischen steuer- oder arbeitsrechtlichen Rahmen zur Förderung des 
Einsatzes solcher Instrumente unterliegen können, um die in den Sozialvorschriften 
festgelegten Ziele zu erreichen, wie etwa Kinderbetreuungsgutscheine oder 
ökologische Gutscheine. Gleichzeitig sollte durch das Regelungsumfeld der 
Mitgliedstaaten für Gutscheine die Akzeptanz derartiger Gutscheine sichergestellt 
werden. 

(14) Die Ausnahme für Zahlungsvorgänge, die über ein Telekommunikations- oder IT-
Gerät ausgeführt werden, sollte speziell auf Kleinstbetragszahlungen für digitale 
Inhalte und Sprachdienste ausgerichtet werden. Es sollte ein deutlicher Hinweis auf 

                                                
9  Europäische Bankenaufsichtsbehörde, EBA/GL/2022/02.  
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Zahlungsvorgänge für den Erwerb von elektronischen Tickets beibehalten werden, 
damit Kunden von jedem Ort aus und zu jeder Zeit einfach über ihr Mobiltelefon oder 
ein anderes Gerät elektronische Tickets bestellen, bezahlen, erhalten und validieren 
können. Elektronische Tickets ermöglichen und erleichtern die Bereitstellung von 
Diensten, die die Kunden andernfalls in Papierform erwerben würden, und gelten in 
den Bereichen Beförderung, Unterhaltung, Parken und Eintritt zu Veranstaltungen, 
jedoch nicht für körperliche Waren. Zahlungsvorgänge eines bestimmten Anbieters 
elektronischer Kommunikationsnetze, die von oder über ein elektronisches Gerät 
ausgeführt und auf der entsprechenden Rechnung für die Entgegennahme 
gemeinnütziger Spenden in Rechnung gestellt werden, sollten ebenfalls ausgenommen 
werden. Dies sollte nur dann gelten, wenn der Wert von Zahlungsvorgängen unter 
einem bestimmten Schwellenwert liegt. 

(15) Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA) hat 
die Einrichtung unionsweiter „Zahlungs- und Inkassozentralen“ erleichtert, die die 
Zentralisierung der Zahlungsvorgänge derselben Gruppe ermöglicht. In diesem 
Zusammenhang sollten Zahlungsvorgänge zwischen einem Mutterunternehmen und 
seinem Tochterunternehmen oder zwischen Tochterunternehmen desselben 
Mutterunternehmens, die von einem Zahlungsdienstleister derselben Gruppe 
ausgeführt werden, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen 
werden. Der Einzug von Zahlungsaufträgen und die Entgegennahme von Geldern im 
Namen der Gruppe durch ein Mutterunternehmen oder sein Tochterunternehmen für 
die Weiterleitung an einen anderen Zahlungsdienstleister sollten nicht als 
Zahlungsdienst gelten. 

(16) Die Erbringung von Zahlungsdiensten erfordert die Unterstützung durch technische 
Dienste. Zu diesen technischen Diensten gehören die Verarbeitung und Speicherung 
von Daten, Zahlungs-Gateway-Dienste, Vertrauensdienste und Dienste zum Schutz 
der Privatsphäre, die Authentifizierung von Daten und Einrichtungen, die 
Bereitstellung von Informationstechnologie (IT) und Kommunikationsnetzen, die 
Bereitstellung und Wartung von verbraucherseitigen Schnittstellen zur Erfassung von 
Zahlungsinformationen, einschließlich der für Zahlungsdienste verwendeten 
Endgeräte und Geräte. Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste sind 
keine technischen Dienste.  

(17) Technische Dienste stellen keine Zahlungsdienste dar, da Anbieter von technischen 
Diensten zu keinem Zeitpunkt das zu überweisende Geld in Besitz nehmen. Sie sollten 
daher von der Definition von Zahlungsdiensten ausgenommen werden. Für diese 
Dienste sollten jedoch bestimmte Anforderungen gelten, z. B. in Bezug auf die 
Haftung für den Fall, dass die Anwendung einer starken Kundenauthentifizierung 
nicht unterstützt wird▐. 

(18) Angesichts der raschen Entwicklung des Massenzahlungsmarkts und des Aufkommens 
neuer Zahlungsdienste und Zahlungslösungen ist es angezeigt, einige der 
Begriffsbestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/2366 an die Marktgegebenheiten 
anzupassen, um sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften der Union ihren Zweck 
erfüllen und technologieneutral bleiben. 

(19) Die Klärung des Verfahrens und der verschiedenen Schritte, die bei der Ausführung 
eines Zahlungsvorgangs zu befolgen sind, ist von wesentlicher Bedeutung für die 
Rechte und Pflichten der an einem Zahlungsvorgang beteiligten Parteien und für die 
Anwendung einer starken Kundenauthentifizierung. Der Vorgang, der zur Ausführung 
eines Zahlungsvorgangs führt, wird entweder vom Zahler oder in seinem Namen oder 
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vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Der Zahler leitet den Zahlungsvorgang durch 
Erteilung eines Zahlungsauftrags ein. Sobald der Zahlungsauftrag erteilt wurde, prüft 
der Zahlungsdienstleister, ob der Vorgang autorisiert und authentifiziert wurde, 
gegebenenfalls auch durch eine starke Kundenauthentifizierung, und der 
Zahlungsdienstleister validiert dann den Zahlungsauftrag. Der Zahlungsdienstleister 
ergreift dann die erforderlichen Schritte zur Ausführung des Zahlungsvorgangs, 
einschließlich des Geldtransfers.  

(20) Angesichts der unterschiedlichen Auffassungen, die die Kommission in ihrer 
Überprüfung der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 festgestellt und die die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in ihrer Stellungnahme vom 23. Juni 
2022 zur Überprüfung der Richtlinie (EU) 2015/2366 hervorgehoben hat, muss die 
Definition des Begriffs „Zahlungskonto“ präzisiert werden. Das entscheidende 
Kriterium für die Einstufung eines Kontos als Zahlungskonto liegt in der Fähigkeit, 
tägliche Zahlungsvorgänge von einem solchen Konto auszuführen. Die Möglichkeit, 
Zahlungsvorgänge von einem Konto an einen Dritten zu tätigen oder von von einem 
Dritten getätigten Zahlungsvorgängen zu profitieren, ist ein charakteristisches 
Merkmal des Begriffs des Zahlungskontos. Ein Zahlungskonto sollte daher definiert 
werden als ein Konto, das verwendet wird, um Geld an Dritte zu senden und von 
Dritten zu empfangen. Jedes Konto, das diese Merkmale aufweist, sollte als 
Zahlungskonto gelten und für die Erbringung von Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdiensten zugänglich sein. Fälle, in denen ein anderes 
zwischengeschaltetes Konto benötigt wird, um Zahlungsvorgänge von oder an Dritte 
auszuführen, sollten nicht unter die Definition eines Zahlungskontos fallen. 
Sparkonten werden nicht verwendet, um Geld an Dritte zu senden und von Dritten zu 
empfangen, sodass sie nicht unter die Definition eines Zahlungskontos fallen. 

(21) Angesichts des Aufkommens neuer Arten von Zahlungsinstrumenten und der 
Unsicherheiten, die auf dem Markt hinsichtlich ihrer rechtlichen Qualifizierung 
bestehen, sollte die Definition eines „Zahlungsinstruments“ weiter präzisiert werden, 
indem einige Beispiele angeführt werden, um zu verdeutlichen, was ein 
Zahlungsinstrument darstellt und was nicht, wobei der Grundsatz der 
Technologieneutralität zu berücksichtigen ist.  

(22) Obwohl die Nahfeldkommunikation (Near-Field Communication, NFC) die 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs ermöglicht, würde die Einstufung als vollwertiges 
„Zahlungsinstrument“ einige Herausforderungen mit sich bringen, beispielsweise die 
Anwendung einer starken Kundenauthentifizierung für kontaktlose Zahlungen an der 
Verkaufsstelle und die Haftungsregelung des Zahlungsdienstleisters. Die 
Nahfeldkommunikation sollte daher eher als Funktion eines Zahlungsinstruments und 
nicht als Zahlungsinstrument als solches betrachtet werden.  

(23) In der Richtlinie (EU) 2015/2366 wurde „Zahlungsinstrument“ als „personalisiertes 
Instrument“ definiert. Da es Guthabenkarten gibt, bei denen der Name des Inhabers 
des Instruments nicht auf der Karte aufgedruckt ist, könnte diese Formulierung der 
Begriffsbestimmung dazu führen, dass diese Kartenarten nicht unter die Definition des 
Zahlungsinstruments fallen. Die Definition des Begriffs „Zahlungsinstrument“ sollte 
daher dahin gehend geändert werden, dass auf „individuelle“ Instrumente und nicht 
auf „personalisierte“ Instrumente Bezug genommen wird, wodurch klargestellt wird, 
dass Guthabenkarten, bei denen der Name des Inhabers des Instruments nicht auf der 
Karte aufgedruckt ist, in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 
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(24) Sogenannte digitale Pass-through-Brieftaschen, die die Tokenisierung eines 
bestehenden Zahlungsinstruments, z. B. einer Zahlungskarte, beinhalten, sind als 
technische Dienste anzusehen und sollten daher von der Definition des 
Zahlungsinstruments ausgenommen werden, da ein Token nach Ansicht der 
Kommission nicht selbst als Zahlungsinstrument, sondern vielmehr als 
„Zahlungsanwendung“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 21 der Verordnung (EU) 
2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates10 angesehen werden kann. 
Einige andere Kategorien digitaler Brieftaschen, nämlich vorausbezahlte elektronische 
Brieftaschen, wie z. B. „Staged-Wallets“, bei denen Nutzer Geld für künftige Online-
Transaktionen speichern können, sollten jedoch als Zahlungsinstrument und ihre 
Ausstellung als Zahlungsdienst betrachtet werden. 

(25) Die technischen Entwicklungen seit der Annahme der Richtlinie (EU) 2015/2366 
haben die Art und Weise, wie Kontoinformationsdienste bereitgestellt werden, 
verändert. Die Unternehmen, die diese Dienste anbieten, bieten den 
Zahlungsdienstnutzern aggregierte Online-Informationen zu einem oder mehreren 
Zahlungskonten bei einem oder mehreren Zahlungsdienstleistern, die über Online-
Schnittstellen des kontoführenden Zahlungsdienstleisters zugänglich sind. Die 
Zahlungsdienstnutzer erhalten somit in Echtzeit und zu jedem Zeitpunkt einen 
umfassenden und strukturierten Überblick über ihre Zahlungskonten.  

(26) Bei der Überprüfung durch die Kommission wurde hervorgehoben, dass zugelassene 
Kontoinformationsdienstleister mitunter Zahlungskontodaten bereitstellen, die sie 
nicht für den Verbraucher, von dem sie die Erlaubnis zum Zugriff auf die Daten und 
zur Aggregierung der Daten erhalten haben, aggregiert haben, sondern für eine andere 
Partei, um es dieser zu ermöglichen, dem Verbraucher, der die Daten nutzt, andere 
Dienste zu erbringen. Es gibt jedoch unterschiedliche Ansichten darüber, ob diese 
Tätigkeit unter den regulierten Kontoinformationsdienst fällt. Die Kommission ist der 
Auffassung, dass diese Entwicklung der „Lizenz als Dienstleistung“ des 
Geschäftsmodells „Open Banking“ eine Quelle innovativer, datengestützter Dienste 
sein kann, was letztlich den Endnutzern zugutekommt. Dieses Geschäftsmodell 
ermöglicht es den Endnutzern nämlich, Zugang zu ihren Zahlungskontodaten zu 
gewähren, um andere Dienstleistungen als Zahlungsdienste wie Kreditvergabe, 
Rechnungslegung und Kreditwürdigkeitsprüfung in Anspruch zu nehmen. Es ist 
jedoch von wesentlicher Bedeutung, dass Zahlungsdienstnutzer genau wissen, wer auf 
ihre Zahlungskontodaten zugreifen kann, aus welchen rechtlichen Gründen und zu 
welchem Zweck. Zahlungsdienstnutzer sollten umfassend auf die Übermittlung ihrer 
Daten an ein anderes Unternehmen aufmerksam gemacht werden und deren 
Übermittlung an ein anderes Unternehmen genehmigen. Dieses neue Open-Banking-
basierte Geschäftsmodell erfordert eine Änderung der Definition von 
Kontoinformationsdiensten, um klarzustellen, dass die vom autorisierten 
Kontoinformationsdienstleister aggregierten Informationen an einen Dritten 
übermittelt werden können, damit dieser Dritte mit Erlaubnis des Endnutzers einen 
anderen Dienst für den Endnutzer erbringen kann. Um den Verbrauchern einen 
angemessenen Schutz ihrer Zahlungskontodaten und Rechtssicherheit in Bezug auf 
den Status von Stellen, die auf ihre Daten zugreifen, zu bieten, sollte der Dienst der 
Datenaggregation von Zahlungskonten stets von einem regulierten Unternehmen auf 

                                                
10  Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 
vom 19.5.2015, S. 1). 
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der Grundlage einer Lizenz erbracht werden, auch wenn die Daten letztlich an einen 
anderen Dienstleister übermittelt werden.  

(27) Der Finanztransfer ist ein Zahlungsdienst, der in der Regel auf der Bereitstellung von 
Bargeld durch einen Zahler an einen Zahlungsdienstleister beruht, ohne dass ein 
Zahlungskonto auf den Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers eingerichtet 
wird. Der Zahlungsdienstleister überweist den entsprechenden Betrag an einen 
Zahlungsempfänger oder an einen anderen Zahlungsdienstleister, der im Namen des 
Zahlungsempfängers handelt. In einigen Mitgliedstaaten bieten Supermärkte, Groß- 
und Einzelhändler ihren Kunden eine Dienstleistung für die Bezahlung von 
Rechnungen von Versorgungsunternehmen und anderen regelmäßigen 
Haushaltsrechnungen. Diese Dienstleistungen für die Bezahlung von Rechnungen 
sollten wie Finanztransfers behandelt werden. 

(28) Die Definition des Begriffs „Geld“ sollte▐ Zentralbankgeld umfassen, das für die 
Verwendung auf der Retail-Stufe ausgegeben wird, einschließlich Banknoten und 
Münzen, sowie etwaige künftige digitale Zentralbankwährung, E-Geld und 
Geschäftsbankgeld. Zentralbankgeld, das für die Verwendung zwischen der 
Zentralbank und Geschäftsbanken, d. h. für die Verwendung auf der Wholesale-Stufe, 
ausgegeben wird, sollte nicht erfasst werden. 

(29) In der Verordnung (EU) 2023/1114 vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte 
ist festgelegt, dass E-Geld-Token als E-Geld im Sinne jener Verordnung gelten. Zur 
Vermeidung von Doppelanforderungen ist es wichtig, dass mit den Bestimmungen 
der vorliegenden Verordnung eindeutig die Fälle festgelegt werden, in denen E-
Geld-Token stattdessen der vorliegenden Verordnung unterliegen sollten.  

(30) Um das Vertrauen des E-Geld-Inhabers zu erhalten, muss E-Geld zurückgetauscht 
werden können. Die Rücktauschbarkeit impliziert nicht, dass das für die Ausgabe von 
E-Geld entgegengenommene Geld als Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder im 
Sinne der Richtlinie 2013/36/EU11 anzusehen sind. Ein Rücktausch sollte jederzeit 
zum Nennwert und ohne die Möglichkeit, eine Mindestgrenze für den Rücktausch zu 
vereinbaren, möglich sein. Für einen Rücktausch sollte grundsätzlich kein Entgelt 
verlangt werden. Es sollte jedoch möglich sein, ein verhältnismäßiges und 
kostenbasiertes Entgelt zu verlangen. Dies gilt unbeschadet der einzelstaatlichen 
Steuer- bzw. Sozialgesetzgebung oder von Verpflichtungen des E-Geld-Emittenten 
aus anderen Unionsrechtsvorschriften bzw. einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, 
einschließlich Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, jeglicher Maßnahmen betreffend das Einfrieren von Geldern 
oder jeglicher Maßnahme im Zusammenhang mit der Verbrechensvorbeugung und -
aufklärung. 

(31) Zahlungsdienstleister benötigen Zugang zu Zahlungssystemen, um den Nutzern 
Zahlungsdienste anbieten zu können. Typische Beispiele für solche Zahlungssysteme 
sind Vier-Parteien-Kartensysteme sowie die wichtigsten Überweisungs- und 
Lastschriftsysteme. Um zwischen den einzelnen Kategorien von zugelassenen 
Zahlungsdienstleistern eine unionsweite Gleichbehandlung sicherzustellen, sollten die 

                                                
11  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338). 
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Regeln für den Zugang zu Zahlungssystemen präzisiert werden. Dieser Zugang kann 
direkt oder indirekt über einen anderen Teilnehmer dieses Zahlungssystems erfolgen. 
Der Zugang sollte Anforderungen unterliegen, die die Integrität und Stabilität dieser 
Zahlungssysteme sicherstellen. Zu diesem Zweck sollte der Betreiber von 
Zahlungssystemen eine Risikobewertung eines Zahlungsdienstleisters durchführen, 
der eine direkte Teilnahme beantragt; bei der Risikobewertung sollten alle relevanten 
Risiken, gegebenenfalls einschließlich des Abwicklungsrisikos, des operationellen 
Risikos, des Kreditrisikos, des Liquiditätsrisikos und des Geschäftsrisikos, untersucht 
werden. Jeder Zahlungsdienstleister, der die Teilnahme an einem Zahlungssystem 
beantragt, sollte die Entscheidung für ein System auf eigenes Risiko treffen und 
gegenüber dem Zahlungssystem den Nachweis erbringen, dass seine internen 
Vorkehrungen hinreichend solide sind, um diesen Arten von Risiken standhalten zu 
können. Ein Antrag auf direkte Teilnahme eines Zahlungsdienstleisters sollte nur von 
einem Betreiber von Zahlungssystemen abgelehnt werden, wenn der 
Zahlungsdienstleister die Regeln des Systems nicht einhalten kann oder ein 
unannehmbar hohes Risiko darstellt. 

(31a)  Um digitale Zahlungen online oder offline abzuwickeln, ist es unerlässlich, dass die 
Anbieter von Front-End-Zahlungsdiensten Zugang zu Technologie für die 
Nahfeldkommunikation auf mobilen Geräten erhalten. Zu den Komponenten einer 
derartigen Technologie gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, Antennen 
für die Nahfeldkommunikation und die sogenannten sicheren Elemente von 
mobilen Geräten (z. B. Universal Integrated Circuit Card (UICC), eingebaute SE 
(eSE) und MikroSD). Daher muss sichergestellt werden, dass die Originalhersteller 
von mobilen Geräten bzw. die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste den 
Zugang zu Antennen für die Nahfeldkommunikation und sicheren Elementen nicht 
verweigern, wenn dieser für die Bereitstellung von Zahlungsdiensten erforderlich 
ist. In der digitalen Wirtschaft sollten die Anbieter von Front-End-
Zahlungsdiensten daher berechtigt sein, Software auf der Hardware der 
entsprechenden mobilen Geräte zu speichern, um Online- und Offline-Vorgänge 
technisch zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sollten die Originalhersteller mobiler 
Geräte und die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste verpflichtet werden, 
zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu allen 
Hardware- und Softwarekomponenten zu gewähren, die für Online- und Offline-
Vorgänge erforderlich sind. In jedem Fall sollten sie verpflichtet werden, 
angemessene Kapazitäten für die entsprechenden Hardware- und 
Softwarefunktionen auf mobilen Geräten bereitzustellen, um Online-
Zahlungsvorgänge abzuwickeln und Geld auf mobilen Geräten für Offline-
Zahlungsvorgänge zu speichern. Diese Verpflichtung sollte Artikel 6 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates12 
unberührt lassen, wonach Torwächter verpflichtet sind, kostenlos wirksame 
Interoperabilität mit – und Zugang für Zwecke der Interoperabilität zu – dem 
Betriebssystem, Hardware- oder Software-Funktionen mobiler Geräte 
sicherzustellen, was für bestehende und neue digitale Zahlungsmittel gilt. 

                                                
12  Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2022 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur 
Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale 
Märkte), (ABl. L 265 vom 12.10.2022, S. 1, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj). 
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(32) Die Betreiber von Zahlungssystemen sollten über Zugangsregeln und -verfahren 
verfügen, die verhältnismäßig, objektiv, nichtdiskriminierend und transparent sind. 
Betreiber von Zahlungssystemen sollten Zahlungsinstitute nicht in Bezug auf die 
Teilnahme diskriminieren, wenn die Systemregeln eingehalten werden können und 
kein unannehmbares Risiko für das System besteht. Zu diesen Systemen gehören unter 
anderem die in der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates13 
genannten Systeme. In Fällen, in denen das betreffende Zahlungssystem gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 795/201414 der Europäischen Zentralbank bereits der Aufsicht 
des Europäischen Systems der Zentralbanken unterliegt, sollte(n) die Zentralbank(en) 
die Einhaltung dieser Vorschriften im Rahmen ihrer Aufsicht überwachen. Im Falle 
anderer Zahlungssysteme sollten die Mitgliedstaaten die zuständigen nationalen 
Behörden benennen, um sicherzustellen, dass die Betreiber von Zahlungssystemen 
diese Anforderungen einhalten. 

(33) Um jedoch einen fairen Wettbewerb zwischen Zahlungsdienstleistern sicherzustellen, 
sollte einem Teilnehmer eines Zahlungssystems, das für einen zugelassenen oder 
registrierten Zahlungsdienstleister Dienste im Zusammenhang mit einem solchen 
System erbringt, der Zugang zu diesen Diensten wie jedem anderen zugelassenen oder 
registrierten Zahlungsdienstleister auf Antrag in objektiver, verhältnismäßiger und 
nichtdiskriminierender Weise gewährt werden.  

(34) Die Bestimmungen über den Zugang zu den Zahlungssystemen sollten nicht für 
Systeme gelten, die von einem einzigen Zahlungsdienstleister eingerichtet und 
betrieben werden. Solche Zahlungssysteme können zwar auch in unmittelbarem 
Wettbewerb mit anderen Zahlungssystemen stehen, in der Regel aber besetzen sie eine 
Marktnische, die von diesen nicht abgedeckt wird. Zu diesen Systemen zählen 
Dreiparteiensysteme, einschließlich Drei-Parteien-Kartensysteme, solange diese 
Systeme niemals de facto als Vier-Parteien-Kartensysteme betrieben werden ‒ auch 
nicht durch Rückgriff auf Lizenznehmer, Agenten oder Markenpartner („Co-
Branding-Partner“). Zu ihnen zählen in der Regel auch Zahlungsdienste von 
Telekommunikationsdiensten, bei denen der Betreiber der Zahlungsdienstleister 
sowohl des Zahlers als auch des Zahlungsempfängers ist, und interne Systeme von 
Bankengruppen. Um den Wettbewerb zwischen solchen geschlossenen 
Zahlungssystemen und etablierten gängigen Zahlungssystemen zu fördern, sollte 
Dritten der Zugang zu diesen geschlossenen proprietären Zahlungssystemen nicht 
gewährt werden. Allerdings sollten auch solche geschlossenen Systeme den 
Wettbewerbsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten unterliegen, sodass es 
nötig sein könnte, Zugang zu diesen Zahlungssystemen zu gewähren, um einen 
wirksamen Wettbewerb in den Zahlungsmärkten aufrechtzuerhalten. 

(35) Zahlungsinstitute müssen in der Lage sein, ein Konto bei einem Kreditinstitut zu 
eröffnen und zu unterhalten, um ihre Zulassungsanforderungen in Bezug auf die 
Sicherung der Kundengelder zu erfüllen. Wie jedoch insbesondere die EBA in ihrer 
Stellungnahme vom 5. Januar 202215 belegt hat, sind einige Zahlungsinstitute oder 

                                                
13  Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 

über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -
abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45). 

14  Verordnung (EU) Nr. 795/2014 der Europäischen Zentralbank vom 3. Juli 2014 zu den 
Anforderungen an die Überwachung systemrelevanter Zahlungsverkehrssysteme 
(ABl. L 217 vom 23.7.2014, S. 16). 

15  Europäische Bankenaufsichtsbehörde, EBA/Op/2022/01.  
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Unternehmen, die eine Zulassung für Zahlungsinstitute beantragen, trotz der in der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 festgelegten Bestimmungen über Zahlungsinstitutskonten 
bei einer Geschäftsbank nach wie vor mit Praktiken einiger Kreditinstitute 
konfrontiert, die sich entweder weigern, für sie ein Konto zu eröffnen, oder ein Konto 
schließen, wenn ein solches besteht, da das Risiko der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung als höher eingeschätzt wird. Diese sogenannten 
„risikomindernden“ Praktiken stellen Zahlungsinstitute vor erhebliche 
Wettbewerbsherausforderungen.  

(36) Kreditinstitute sollten daher Zahlungsinstituten und Antragstellern, die eine Zulassung 
als Zahlungsinstitut beantragen, sowie deren Agenten und Vertriebsstellen ein 
Zahlungskonto zur Verfügung stellen, außer in Ausnahmefällen, in denen 
schwerwiegende Gründe für die Verweigerung des Zugangs vorliegen. Antragsteller, 
die eine Zulassung als Zahlungsinstitut beantragen, müssen in diese Bestimmung 
eingeschlossen werden, da ein Bankkonto, auf dem Kundengelder verwahrt werden 
können, eine Voraussetzung für den Erhalt einer Zulassung als Zahlungsinstitut ist. 
Die Verweigerungsgründe sollten schwerwiegende Gründe für den Verdacht 
umfassen, dass von oder über das Zahlungsinstitut illegale Tätigkeiten ausgeübt 
werden, oder ein Geschäftsmodell oder ein Risikoprofil, das dem Kreditinstitut 
ernsthafte Risiken oder übermäßige Befolgungskosten verursacht. Beispielsweise 
können Geschäftsmodelle, bei denen Zahlungsinstitute ein weitreichendes Netz von 
Agenten nutzen, erhebliche Befolgungskosten zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung verursachen. Ein Zahlungsinstitut sollte das Recht haben, 
gegen die Verweigerung durch ein Kreditinstitut bei einer von einem Mitgliedstaat 
benannten zuständigen Behörde Beschwerde einzulegen. Um die Ausübung dieses 
Beschwerderechts zu erleichtern, sollten die Kreditinstitute jede Verweigerung der 
Kontoführung oder eine spätere Schließung eines Kontos schriftlich und ausführlich 
begründen. Diese Begründung sollte sich auf spezifische Elemente in Bezug auf das 
betreffende Zahlungsinstitut beziehen, und nicht auf generelle oder allgemeine 
Erwägungen. Um den zuständigen Behörden die Bearbeitung von Beschwerden gegen 
die Verweigerung oder den Entzug von Konten und deren Begründung zu erleichtern, 
sollte die EBA technische Durchführungsstandards ausarbeiten, in denen die 
Darlegung dieser Gründe harmonisiert wird.  

(37) Um sachkundige Entscheidungen treffen und ihren Zahlungsdienstleister innerhalb der 
Union problemlos auswählen zu können, sollten Zahlungsdienstnutzer vergleichbare 
und klare Informationen über Zahlungsdienste erhalten. Um sicherzustellen, dass 
Zahlungsdienstnutzer notwendige, ausreichende und verständliche Informationen über 
den Zahlungsdienstvertrag und die Zahlungsvorgänge erhalten, müssen die Pflichten 
der Zahlungsdienstleister hinsichtlich der Unterrichtung der Zahlungsdienstnutzer 
präzisiert und harmonisiert werden. 

(38) Bei der Bereitstellung der erforderlichen Informationen für Zahlungsdienstnutzer 
sollten die Zahlungsdienstleister je nach dem jeweiligen Zahlungsdienstvertrag den 
Bedürfnissen der Zahlungsdienstnutzer sowie praktischen Aspekten und der 
Kosteneffizienz Rechnung tragen. Zahlungsdienstleister sollten entweder aktiv und 
rechtzeitig ohne Veranlassung durch den Zahlungsdienstnutzer kommunizieren oder 
die Informationen den Zahlungsdienstnutzern auf Anfrage zur Verfügung stellen. Im 
zweiten Fall sollten Zahlungsdienstnutzer selbst aktiv werden, um sich die 
Informationen zu verschaffen, einschließlich durch ausdrückliche Anforderung von 
Informationen bei den Zahlungsdienstleistern, durch Einloggen in eine 
bankkontospezifische Mailbox oder durch Eingabe einer Bankkarte in den 
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Kontoauszugdrucker. Zu diesen Zwecken sollten die Zahlungsdienstleister 
sicherstellen, dass die Informationen zugänglich sind und Zahlungsdienstnutzern zur 
Verfügung stehen. 

(39) Da Verbraucher und Unternehmen nicht gleichermaßen gefährdet sind, brauchen sie 
nicht im selben Umfang geschützt zu werden. Zwar müssen die Verbraucherrechte 
durch Vorschriften geschützt werden, die nicht vertraglich abbedungen werden 
können, doch sollte es Unternehmen und Organisationen freistehen, abweichende 
Vereinbarungen zu schließen, wenn es nicht um vertragliche Beziehungen zu 
Verbrauchern geht. Mit derartigen Vereinbarungen könnte geregelt werden, ob eine 
starke Kundenauthentifizierung angewandt wird oder nicht. Kleinstunternehmen im 
Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission16 können wie Verbraucher 
behandelt werden. Es sollten stets bestimmte Regeln gelten, unabhängig vom Status 
des Nutzers. 

(40) Um ein hohes Verbraucherschutzniveau aufrechtzuerhalten, sollten die Verbraucher 
das Recht haben, kostenlos Informationen über die Dienstleistungsbedingungen und 
Preise zu erhalten, bevor sie durch einen Zahlungsdienstvertrag gebunden sind. Damit 
die Verbraucher die von Zahlungsdienstleistern angebotenen Dienste und 
Bedingungen vergleichen und im Streitfall ihre vertraglichen Rechte und Pflichten 
überprüfen können, sollten die Verbraucher diese Informationen und den 
Rahmenvertrag kostenlos und jederzeit während des Vertragsverhältnisses in 
Papierform anfordern können. 

(41) Um die Transparenz zu erhöhen, sollten Zahlungsdienstleister dem Verbraucher 
grundlegende Informationen über ausgeführte Zahlungsvorgänge ohne Berechnung 
eines zusätzlichen Entgelts zur Verfügung stellen. Bei Einzelzahlungen sollte der 
Zahlungsdienstleister diese Informationen nicht getrennt in Rechnung stellen. Ebenso 
sollten Zahlungsdienstleister anschließende Informationen über Zahlungsvorgänge im 
Rahmen eines Rahmenvertrags kostenlos und monatlich zur Verfügung stellen. Da die 
Preisbildung jedoch transparent sein muss und die Kunden unterschiedliche 
Bedürfnisse haben, sollten die Vertragsparteien vereinbaren können, dass für die 
häufigere Übermittlung von Informationen oder die Übermittlung zusätzlicher 
Informationen Entgelte erhoben werden.  

(42) Zahlungsinstrumente für Kleinbetragszahlungen sollten bei Waren und 
Dienstleistungen des Niedrigpreissegments eine kostengünstige und 
benutzerfreundliche Alternative darstellen und nicht durch übermäßig hohe 
Anforderungen überfrachtet werden. Aus diesem Grund sollten die betreffenden 
Informationspflichten und Ausführungsvorschriften auf die unbedingt notwendigen 
Informationen beschränkt werden, wobei auch die technischen Möglichkeiten 
berücksichtigt werden sollten, die von diesen für Kleinbetragszahlungen vorgesehenen 
Instrumenten berechtigterweise erwartet werden können. Der weniger strengen 
Regelung zum Trotz sollten die Zahlungsdienstnutzer unter Berücksichtigung der mit 
diesen Zahlungsinstrumenten verbundenen begrenzten Risiken, insbesondere mit Blick 
auf Instrumente auf Guthabenbasis, angemessen geschützt sein. 

(43) Bei Einzelzahlungen sollten die Zahlungsdienstleister die wichtigsten Informationen 
stets von sich aus zur Verfügung stellen müssen. Da Zahler in der Regel anwesend 
sind, wenn sie den Zahlungsauftrag erteilen, sollte es nicht notwendig sein, dass die 
Informationen immer auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger 

                                                
16  ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36. 
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mitgeteilt werden. Zahlungsdienstleister sollten entweder mündlich Auskunft erteilen 
können oder die Informationen anderweitig leicht zugänglich machen, einschließlich 
des Anbringens einer Tafel mit den Vertragsbedingungen in den Geschäftsräumen. Es 
sollte darauf hingewiesen werden, wo weitere Informationen erhältlich sind, 
einschließlich der Website. Allerdings sollte der Verbraucher auf Verlangen die 
wichtigsten Informationen auch auf Papier oder einem anderen dauerhaften 
Datenträger von Zahlungsdienstleistern erhalten können. 

(44) Die Informationen sollten den Bedürfnissen der Nutzer angemessen sein. Für 
Einzelzahlungen sollten andere Informationspflichten gelten als für Rahmenverträge, 
die mehrere Zahlungsvorgänge betreffen. 

(45) Um eine sachkundige Entscheidung treffen zu können, sollten Zahlungsdienstnutzer 
die Entgelte für die Nutzung von Geldautomaten mit jenen anderer Anbieter 
vergleichen können. Um die Transparenz der Geldautomatenentgelte für die 
Zahlungsdienstnutzer zu erhöhen, sollten die Zahlungsdienstleister den 
Zahlungsdienstnutzern Informationen über alle Entgelte zur Verfügung stellen, die 
beim Auslösen eines Vorgangs zum Zwecke einer Geldabhebung an einem 
Geldautomaten in der Union in unterschiedlichen Situationen anfallen, je nachdem, 
von welchem Geldautomaten die Zahlungsdienstnutzer Bargeld abheben. 
Insbesondere sollten an Geldautomaten, die von Kreditinstituten betrieben werden, 
alle festen Gebühren, die ein Nutzer beim Abheben von Bargeld an einem 
Geldautomaten dieses Kreditinstituts zu zahlen hat, in monetärer Form angezeigt 
werden. Diese feste Gebühr sollte zu dem Zeitpunkt, zu dem der Nutzer seine Karte 
in den Geldautomaten einsteckt oder diesen mit seiner Karte berührt, um den 
Vorgang der Bargeldabhebung einzuleiten, oder bereits davor angezeigt werden. 
Mehr Transparenz bedeutet auch eine bessere Unterrichtung durch den 
Zahlungsdienstleister über den Währungsumtausch, falls zutreffend. 

(46) Rahmenverträge und unter diese Verträge fallende Zahlungsvorgänge sind weitaus 
häufiger und fallen wirtschaftlich mehr ins Gewicht als Einzelzahlungen. Bei 
Zahlungskonten oder bestimmten Zahlungsinstrumenten ist ein Rahmenvertrag 
erforderlich. Daher sollten die Anforderungen an Vorabinformationen zu 
Rahmenverträgen umfassend sein und die Informationen sollten stets auf Papier oder 
auf einem anderen dauerhaften Datenträger bereitgestellt werden. 
Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer sollten jedoch im Rahmenvertrag 
vereinbaren können, wie spätere Informationen über ausgeführte Zahlungsvorgänge zu 
erteilen sind. 

(47) Vertragliche Bestimmungen sollten nicht zu Diskriminierung von Verbrauchern mit 
rechtmäßigem Wohnsitz in der Union aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres 
Wohnsitzes führen. Ist in einem Rahmenvertrag das Recht vorgesehen, ein 
Zahlungsinstrument aus objektiv gerechtfertigten Gründen zu sperren, sollte der 
Zahlungsdienstleister nicht die Möglichkeit haben, dieses Recht in Anspruch zu 
nehmen, nur weil der Zahlungsdienstnutzer seinen Wohnsitz innerhalb der Union 
geändert hat. 

(48) Um ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten im 
Interesse des Verbrauchers Beschränkungen oder Verbote einseitiger Änderungen der 
Bedingungen eines Rahmenvertrags aufrechterhalten oder einführen können, 
beispielsweise wenn eine solche Änderung nicht gerechtfertigt ist. 

(49) Um die Mobilität der Zahlungsdienstnutzer zu erleichtern, sollten die Nutzer einen 
Rahmenvertrag gebührenfrei kündigen können. Wird ein Vertrag weniger als sechs 
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Monate nach Inkrafttreten vom Zahlungsdienstnutzer gekündigt, sollte es 
Zahlungsdienstleistern allerdings gestattet sein, entsprechend den durch die 
Kündigung des Rahmenvertrags durch den Nutzer entstandenen Kosten ein Entgelt zu 
erheben. Werden im Wege eines Rahmenvertrags Zahlungsdienste gemeinsam mit 
technischen Diensten angeboten, die die Erbringung von Zahlungsdiensten 
unterstützen, wie z. B. die Anmietung von Terminals, die für Zahlungsdienste genutzt 
werden, so sollten Zahlungsdienstnutzer nicht durch strengere Bedingungen in den 
Vertragsklauseln für die technischen Dienste an ihren Zahlungsdienstleister gebunden 
werden. Um den Wettbewerb zu wahren, sollten solche Vertragsklauseln den 
Anforderungen des Rahmenvertrags in Bezug auf Kündigungsgebühren unterliegen. 
Die vertraglich festgelegte Kündigungsfrist sollte für den Verbraucher einen Monat 
nicht überschreiten und für den Zahlungsdienstleister mindestens zwei Monate 
betragen. Diese Regeln sollten unbeschadet der Verpflichtung des 
Zahlungsdienstleisters gelten, den Zahlungsdienstvertrag unter außergewöhnlichen 
Umständen im Rahmen anderer einschlägiger Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, etwa zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 
im Rahmen von Maßnahmen zum Einfrieren von Geldern oder im Rahmen 
spezifischer Maßnahmen zur Prävention und Aufklärung von Straftaten zu kündigen. 

(50) Um Vergleichbarkeit zu erreichen, sollten die geschätzten 
Währungsumrechnungsentgelte für Überweisungen und Finanztransfers innerhalb der 
Union und aus der Union in ein Drittland in derselben Weise ausgedrückt werden, 
nämlich als prozentualer Aufschlag auf einen Referenzwechselkurs, was mit der 
Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates17 im 
Einklang steht, und das sich daraus ergebende Währungsumrechnungsentgelt sollte 
als Geldbetrag in der von dem Kunden für die Veranlassung der 
Währungsumrechnung verwendeten Währung angegeben werden. Durch die 
Genauigkeit und Integrität derartiger Referenzwerte, die anhand der mit jener 
Verordnung eingeführten Regelung für Referenzwert-Administratoren sichergestellt 
wird, werden die Interessen der Kunden von Zahlungsdienstleistern und der 
Parteien, die Währungsumrechnungsdienste erbringen, geschützt. Ein 
Zahlungsdienstleister sollte durchgängig und für Umrechnungen in beide 
Richtungen denselben Referenzwert anwenden. Wird in dieser Verordnung auf 
„Entgelte“ Bezug genommen, sollte dies gegebenenfalls auch 
„Währungsumrechnungsentgelte“ einschließen. 

(51) Eine Teilung der Entgelte zwischen Zahler und Zahlungsempfänger ist 
erfahrungsgemäß am effizientesten, da sie die vollautomatisierte Abwicklung von 
Zahlungen erleichtert. Aus diesem Grund sollte dafür gesorgt werden, dass die 
jeweiligen Zahlungsdienstleister ihre Entgelte direkt beim Zahler bzw. beim 
Zahlungsempfänger erheben. Das Entgelt kann auch null betragen, denn die Regeln 
sollten die Praxis, dass Zahlungsdienstleister Kontogutschriften für Verbraucher 
kostenlos ausführen, nicht beeinträchtigen. Auch kann ein Zahlungsdienstleister je 
nach Vertragsbedingungen lediglich beim Zahlungsempfänger Entgelte für die 
Nutzung des Zahlungsdienstes erheben; in diesem Fall hat der Zahler keine Entgelte 

                                                
17  Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj). 
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zu entrichten. Die Zahlungssysteme erheben möglicherweise Entgelte in Form einer 
Grundgebühr. Die Bestimmungen über die transferierten Beträge oder Entgelte haben 
keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Preisbildung zwischen 
Zahlungsdienstleistern oder sonstigen zwischengeschalteten Stellen. 

(52) Ein Aufschlag ist eine Gebühr, die ein Händler einem Verbraucher zusätzlich zum 
geforderten Preis für Waren und Dienstleistungen berechnet, wenn der Verbraucher 
eine bestimmte Zahlungsmethode anwendet. Einer der Gründe für die Aufschläge 
besteht darin, die Verbraucher zu kostengünstigeren oder effizienteren 
Zahlungsinstrumenten zu lenken und so den Wettbewerb zwischen verschiedenen 
Zahlungsmethoden zu fördern. Nach der mit der Richtlinie (EU) 2015/2366 
eingeführten Regelung wurden Zahlungsempfänger daran gehindert, Entgelte für die 
Nutzung von Zahlungsinstrumenten zu erheben, für die die Interbankenentgelte in 
Kapitel II der Verordnung (EU) 2015/751 geregelt sind, d. h. für 
Verbraucherdebitkarten und Verbraucherkreditkarten, die im Rahmen von Vier-
Parteien-Kartensystemen ausgegeben werden, sowie für Zahlungsdienste, auf die die 
Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates18 
Anwendung findet, d. h. Überweisungen und Lastschriften in Euro innerhalb der 
Union. Die Mitgliedstaaten durften gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2366 dem 
Zahlungsempfänger die Erhebung von Entgelten ferner untersagen oder dieses Recht 
begrenzen unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, den Wettbewerb und die 
Nutzung effizienter Zahlungsinstrumente zu fördern. Zur Förderung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen in der Union muss dieser Ansatz vereinheitlicht werden, 
was mit einem vollständigen Verbot von Aufschlägen in der gesamten Union 
einhergehen muss. 

(53) ▐ Bei der Überprüfung der Richtlinie (EU) 2015/2366 stellte die Kommission eine 
fehlende Harmonisierung, die Aufschläge für Zahlungsinstrumente ermöglicht, und 
unterschiedliche Auslegungen in Bezug auf die Zahlungsinstrumente fest, die unter 
das Verbot von Aufschlägen fallen. Daher ist es notwendig, das Aufschlagsverbot 
ausdrücklich auf alle Überweisungen und Lastschriften auszuweiten und nicht nur auf 
diejenigen, die unter die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 fallen, wie dies bei der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 der Fall war. 

(54) Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslösedienste, die häufig als „Open-Banking-
Dienste“ bezeichnet werden, sind Zahlungsdienste, die Zahlungsdienstleistern, die 
weder über das Geld des Kontoinhabers noch über ein Zahlungskonto verfügen, 
Zugang zu den Daten eines Zahlungsdienstnutzers verschaffen. 
Kontoinformationsdienste ermöglichen die Aggregation der Daten eines Nutzers auf 
Antrag des Zahlungsdienstnutzers mit verschiedenen kontoführenden 
Zahlungsdienstleistern an einem einzigen Ort. Zahlungsauslösedienste ermöglichen 
die Auslösung einer Zahlung vom Konto des Nutzers, wie etwa eine Überweisung 
oder eine Lastschrift, auf eine für den Nutzer und den Zahlungsempfänger bequeme 
Weise, ohne dass ein Instrument wie eine Zahlungskarte verwendet wird. 

(55) Kontoführende Zahlungsdienstleister sollten Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleistern Zugang zu Zahlungskontodaten gewähren, wenn der 
Zahlungsdienstnutzer online auf das Zahlungskonto zugreifen kann und der 

                                                
18  Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der 
Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22). 
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Zahlungsdienstnutzer die Erlaubnis für diesen Zugang erteilt hat. Die Richtlinie (EU) 
2015/2366 beruhte auf dem Grundsatz des Zugangs zu Zahlungskontodaten, ohne dass 
es einer vertraglichen Beziehung zwischen dem kontoführenden Zahlungsdienstleister 
und den Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleistern bedurfte, was zur 
Folge hatte, dass eine Entgelterhebung für den Datenzugang in der Praxis nicht 
möglich war. Seit der Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/2366 erfolgt der Zugang 
zu Daten im Rahmen des Open Banking auf einer solchen außervertraglichen 
Grundlage und ohne Entgelt. Wenn regulierte Datenzugangsdienste entgeltpflichtig 
wären, ohne dass bisher Entgelte erhoben wurden, könnten die Auswirkungen auf die 
weitere Erbringung dieser Dienste und damit auf den Wettbewerb und die Innovation 
auf den Zahlungsverkehrsmärkten erheblich sein. Dieser Grundsatz sollte daher 
beibehalten werden. Die Beibehaltung dieses Ansatzes steht im Einklang mit den 
Kapiteln III und IV des Vorschlags für eine Verordnung über harmonisierte 
Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung 
(Datengesetz)19, insbesondere mit Artikel 9 Absatz 3 dieses Vorschlags über 
Ausgleichszahlungen, der durch die vorliegende Verordnung nicht berührt wird. Der 
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über den Zugang zu Finanzdaten 
(FIDA) sieht eine mögliche Vergütung des Datenzugangs im Rahmen der FIDA vor. 
Eine solche Regelung würde sich somit von der in der vorliegenden Verordnung 
unterscheiden. Diese Ungleichbehandlung ist dadurch gerechtfertigt, dass im 
Gegensatz zum Zugang zu Zahlungskontodaten, der seit dem Inkrafttreten der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 im Unionsrecht geregelt ist, der Zugang zu anderen 
Finanzdaten noch nicht den Rechtsvorschriften der Union unterliegt. Es besteht daher 
keine Gefahr einer Störung, da dieser Markt im Gegensatz zum Zugang zu 
Zahlungskontodaten neu entsteht und mit der FIDA erstmalig reguliert wird. 

(56) Kontoführende Zahlungsdienstleister sowie Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister können für den Zugang zu Zahlungskontodaten und die 
Bereitstellung von Open-Banking-Diensten, die nicht in dieser Verordnung 
vorgeschrieben sind, ein Vertragsverhältnis, auch im Rahmen einer multilateralen 
vertraglichen Vereinbarung (z. B. eines Systems), eingehen, das eine Vergütung 
vorsehen kann. Ein Beispiel für solche Mehrwertdienste, die über sogenannte 
„Premium“-Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) angeboten werden, ist die 
Möglichkeit, künftige variable wiederkehrende Zahlungen zu planen. Jede Vergütung 
solcher Dienste müsste nach dem Geltungsbeginn mit den Kapiteln III und IV des 
vorgeschlagenen Datengesetzes im Einklang stehen, insbesondere in Bezug auf 
Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 2 über die Vergütung. Der Zugang von 
Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleistern zu Zahlungskontodaten, die 
unter diese Verordnung fallen, ohne dass ein Vertragsverhältnis verlangt wird, und für 
den damit kein Entgelt erhoben wird, sollte auch dann immer möglich sein, wenn eine 
multilaterale vertragliche Vereinbarung (z. B. ein System) besteht und dieselben Daten 
auch als Teil der besagten multilateralen vertraglichen Vereinbarung erhältlich sind.  

(57) Um beim Datenzugang und -austausch ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, 
sollte der Zugang zu Zahlungskonten und den darin enthaltenen Daten vorbehaltlich 
besonderer Umstände den Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleistern über 
eine Schnittstelle, die für „Open-Banking“-Zwecke konzipiert und bestimmt ist, wie 
z. B. eine Anwendungsprogrammierschnittstelle, gewährt werden. Zu diesem Zweck 
sollte der kontoführende Zahlungsdienstleister eine sichere Kommunikation mit 

                                                
19  Vorschlag für eine Verordnung über harmonisierte Vorschriften für einen fairen 

Datenzugang und eine faire Datennutzung (Datengesetz), (COM(2022)0068). 
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Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleistern einrichten. Damit keinerlei 
Unsicherheit darüber entsteht, wer Zugang zu den Daten des Zahlungsdienstnutzers 
hat, sollte die dedizierte Schnittstelle Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister in die Lage versetzen, sich gegenüber dem 
kontoführenden Zahlungsdienstleister zu identifizieren und sich auf alle 
Authentifizierungsverfahren zu verlassen, die der kontoführende Zahlungsdienstleister 
dem Zahlungsdienstnutzer zur Verfügung stellt. Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister sollten in der Regel die für ihren Zugang vorgesehene 
Schnittstelle nutzen und daher die Kundenschnittstelle eines kontoführenden 
Zahlungsdienstleisters nicht für die Zwecke des Datenzugangs nutzen, außer bei 
Ausfall oder Nichtverfügbarkeit der dedizierten Schnittstelle unter den in dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen. Unter solchen Umständen würde ihre 
Geschäftskontinuität dadurch gefährdet, dass sie nicht auf die Daten zugreifen können, 
für die ihnen eine Erlaubnis erteilt wurde. Es ist unerlässlich, dass Kontoinformations- 
und Zahlungsauslösedienstleister jederzeit in der Lage sind, auf die Daten zuzugreifen, 
die sie für ihren Kundenservice benötigen.  

(57a) Kontoführende Zahlungsdienstleister sollten nicht verpflichtet werden, eine 
alternative Schnittstelle anzubieten als jene, die der kontoführende 
Zahlungsdienstleister für die Authentifizierung und die Kommunikation mit seinen 
Nutzern für den Zugriff auf Zahlungskontodaten verwendet, wenn die betreffende 
Schnittstelle nicht verfügbar ist. 

(58) Um die reibungslose Nutzung der dedizierten Schnittstelle zu erleichtern, sollten deren 
technische Spezifikationen angemessen dokumentiert und sollte vom kontoführenden 
Zahlungsdienstleister eine Zusammenfassung öffentlich zugänglich gemacht werden. 
Damit die Open-Banking-Dienstleister ihren künftigen Zugang angemessen 
vorbereiten und etwaige technische Probleme lösen können, sollte der kontoführende 
Zahlungsdienstleister Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister in die 
Lage versetzen, vor dem Datum, an dem die Schnittstelle aktiviert wird, eine 
Schnittstelle zu testen. Nur autorisierte Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister sollten über diese Schnittstelle auf Zahlungskontodaten 
zugreifen, auch wenn Antragsteller, die eine Zulassung als Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister beantragen, die Möglichkeit haben sollten, die 
technischen Spezifikationen einzusehen. Zur Sicherstellung der Interoperabilität der 
verschiedenen technischen Kommunikationslösungen sollte die Schnittstelle von 
internationalen oder europäischen Normungsorganisationen, insbesondere auch vom 
Europäischen Komitee für Normung (European Committee for Standardization, CEN) 
oder von der Internationalen Organisation für Normung (International Organization 
for Standardization, ISO) entwickelte Kommunikationsstandards verwenden. 

(59) Damit Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister jederzeit ihre 
Geschäftskontinuität sicherstellen und für ihre Kunden hochwertige Dienstleistungen 
erbringen können, muss die von ihnen zu nutzende dedizierte Schnittstelle hohe 
Leistungs- und Funktionsanforderungen erfüllen. Sie sollte zumindest die 
„Datenparität“ mit der Kundenschnittstelle sicherstellen, die der kontoführende 
Zahlungsdienstleister seinen Nutzern zur Verfügung stellt, und daher auch die 
Zahlungskontodaten einbeziehen, die auch den Zahlungsdienstnutzern über die ihnen 
vom kontoführenden Zahlungsdienstleister bereitgestellte Schnittstelle zur Verfügung 
stehen. In Bezug auf Zahlungsauslösedienste sollte die dedizierte Schnittstelle nicht 
nur die Auslösung von Einzelzahlungen, sondern auch die Auslösung von 
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Daueraufträgen und Lastschriften ermöglichen. Detailliertere Anforderungen an 
dedizierte Schnittstellen sollten in von der EBA entwickelten technischen 
Regulierungsstandards festgelegt werden. 

(60) Angesichts der dramatischen Auswirkungen, die eine längere Nichtverfügbarkeit einer 
dedizierten Schnittstelle auf die Geschäftskontinuität der Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister hätte, sollten kontoführende Zahlungsdienstleister diese 
Nichtverfügbarkeit unverzüglich beheben. Kontoführende Zahlungsdienstleister 
sollten Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister über eine solche 
Nichtverfügbarkeit ihrer dedizierten Schnittstelle und die zu ihrer Behebung 
ergriffenen Maßnahmen unverzüglich informieren. Falls keine dedizierte Schnittstelle 
verfügbar ist und der kontoführende Zahlungsdienstleister keine wirksame 
Alternativlösung anbietet, sollten Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister in der Lage sein, ihre Geschäftskontinuität zu wahren. 
Sie sollten ihre zuständige nationale Behörde ersuchen können, die ihren Nutzern vom 
kontoführenden Zahlungsdienstleister bereitgestellte Schnittstelle zu nutzen, bis die 
dedizierte Schnittstelle wieder verfügbar ist. Nach Eingang des Ersuchens sollte die 
zuständige Behörde ihre Entscheidung unverzüglich treffen. Bis zur Entscheidung der 
Behörde sollte es den ersuchenden Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleistern gestattet sein, die Schnittstelle, die der kontoführende 
Zahlungsdienstleister seinen Nutzern zur Verfügung stellt, vorübergehend zu nutzen. 
Die jeweils zuständige Behörde sollte dem kontoführenden Zahlungsdienstleister eine 
Frist setzen, um das uneingeschränkte Funktionieren der dedizierten Schnittstelle 
wiederherzustellen, wobei die Möglichkeit von Sanktionen besteht, falls dies nicht 
innerhalb der Frist geschieht. Alle Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister, nicht nur diejenigen, die das Ersuchen gestellt haben, 
sollten Zugang zu den Daten haben, die sie benötigen, um ihre Geschäftskontinuität 
sicherzustellen. 

(61) Ein solcher vorübergehender direkter Zugang sollte keine negativen Auswirkungen 
auf die Verbraucher haben. Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister 
sollten sich daher stets ordnungsgemäß identifizieren und alle ihre Verpflichtungen 
einhalten, wie etwa die Grenzen der ihnen erteilten Erlaubnis, und insbesondere nur 
auf die Daten zugreifen, die sie benötigen, um ihren vertraglichen Verpflichtungen 
nachzukommen und den regulierten Dienst zu erbringen. Der Zugang zu 
Zahlungskontodaten ohne ordnungsgemäße Identifizierung (sogenanntes 
„Screenscraping“) sollte in keinem Fall erfolgen. 

(62) Da die Einrichtung einer dedizierten Schnittstelle für bestimmte kontoführende 
Zahlungsdienstleister als unverhältnismäßig aufwendig angesehen werden könnte, 
sollte eine zuständige nationale Behörde einen kontoführenden Zahlungsdienstleister 
auf Antrag von der Verpflichtung befreien können, über eine dedizierte 
Datenzugangsschnittstelle zu verfügen, und entweder den Zugang zu Zahlungsdaten 
nur über ihre „Kundenschnittstelle“ oder überhaupt keine Schnittstelle für den Zugang 
zu Open-Banking-Daten anzubieten. Im Falle eines sehr kleinen kontoführenden 
Zahlungsdienstleisters, für den eine dedizierte Schnittstelle eine erhebliche finanzielle 
und ressourcenbezogene Belastung darstellen würde, kann der Datenzugang über die 
Kundenschnittstelle (ohne dedizierte Schnittstelle) angemessen sein. Die Befreiung 
von der Verpflichtung, eine Schnittstelle für den Zugang zu „Open-Banking“-Daten zu 
unterhalten, kann gerechtfertigt sein, wenn der kontoführende Zahlungsdienstleister 
ein bestimmtes Geschäftsmodell hat, z. B. wenn Open-Banking-Dienste für seine 
Kunden nicht relevant wären. Detaillierte Kriterien für die Gewährung solcher 
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unterschiedlicher Arten von Freistellungsentscheidungen sollten in technischen 
Regulierungsstandards festgelegt werden, die von der EBA ausgearbeitet werden. 

(63) Um das Potenzial des Open Banking in der Union voll auszuschöpfen, ist es von 
entscheidender Bedeutung, jede diskriminierende Behandlung von Kontoinformations- 
und Zahlungsauslösedienstleistern durch kontoführende Zahlungsdienstleister zu 
verhindern. Hat der Zahlungsdienstnutzer beschlossen, die Dienste eines 
Kontoinformationsdienstleisters oder eines Zahlungsauslösedienstleisters in Anspruch 
zu nehmen, so sollte der kontoführende Zahlungsdienstleister diesen Auftrag genauso 
behandeln wie einen solchen Antrag, wenn er vom Zahlungsdienstnutzer direkt über 
seine „Kundenschnittstelle“ gestellt wird, es sei denn, der kontoführende 
Zahlungsdienstleister hat objektive Gründe, den Antrag auf Zugang zum Konto anders 
zu behandeln, einschließlich eines schwerwiegenden Betrugsverdachts.  

(64) Für die Erbringung von Zahlungsauslösediensten sollte der kontoführende 
Zahlungsdienstleister dem Zahlungsauslösedienstleister unmittelbar nach Eingang des 
Zahlungsauftrags alle ihm zugänglichen Informationen über die Ausführung des 
Zahlungsvorgangs zur Verfügung stellen. Mitunter erhält der kontoführende 
Zahlungsdienstleister weitere Informationen, nachdem er den Zahlungsauftrag 
erhalten, aber den Zahlungsvorgang noch nicht ausgeführt hat. Sofern dies für den 
Zahlungsauftrag und die Ausführung des Zahlungsvorgangs relevant ist, sollte der 
kontoführende Zahlungsdienstleister diese Informationen dem 
Zahlungsauslösedienstleister zur Verfügung stellen. Dem Zahlungsauslösedienstleister 
sollten nur die Informationen zuteilwerden, die erforderlich sind, um das Risiko der 
Nichtausführung des ausgelösten Geschäfts einzuschätzen. Diese Informationen sind 
unerlässlich, damit der Zahlungsauslösedienstleister einem Zahlungsempfänger, in 
dessen Namen er den Vorgang veranlasst, einen Dienst anbieten kann, dessen Qualität 
mit anderen dem Zahlungsempfänger zur Verfügung stehenden elektronischen 
Zahlungsmitteln, einschließlich Zahlungskarten, im Wettbewerb stehen kann.  

(65) Um das Vertrauen in Open Banking zu stärken, ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass Zahlungsdienstnutzer, die Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste 
nutzen, die volle Kontrolle über ihre Daten und Zugang zu klaren Informationen über 
die Datenzugangserlaubnisse haben, die diese Zahlungsdienstnutzer den 
Zahlungsdienstleistern erteilt haben, einschließlich des Zwecks der Erlaubnis und der 
Kategorien der betreffenden Zahlungskontodaten und auch der Identitätsdaten des 
Kontos, des Vorgangs und des Kontosaldos. Kontoführende Zahlungsdienstleister 
sollten daher Zahlungsdienstnutzern, die solche Dienste in Anspruch nehmen, ein 
„Dashboard“ für die Überwachung und den Entzug ▌ des Datenzugangs für „Open-
Banking“-Dienstleister zur Verfügung stellen. Erlaubnisse zur Auslösung einmaliger 
Zahlungen sollten nicht auf diesem Dashboard erscheinen. Ein Dashboard erlaubt es 
Zahlungsdienstnutzern möglicherweise nicht, neue Datenzugangserlaubnisse mit 
Kontoinformations- oder Zahlungsauslösedienstleistern zu erstellen, denen zuvor noch 
kein Datenzugang gewährt wurde. Kontoführende Zahlungsdienstleister sollten 
Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister unverzüglich über jeden Entzug 
des Datenzugangs informieren. Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister 
sollten kontoführende Zahlungsdienstleister unverzüglich über neue und 
wiederhergestellte Datenzugangserlaubnisse informieren, die von 
Zahlungsdienstnutzern erteilt wurden, einschließlich der Geltungsdauer der Erlaubnis 
und ihres Zwecks (insbesondere, ob die Konsolidierung der Daten dem Nutzer oder 
der Übermittlung an Dritte dient). Ein kontoführender Zahlungsdienstleister sollte 
einen Zahlungsdienstnutzer in keiner Weise dazu anhalten, die Kontoinformations- 
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und Zahlungsauslösedienstleistern erteilten Erlaubnisse zurückzuziehen. Das 
Dashboard sollte den Zahlungsdienstnutzer standardmäßig vor dem Risiko möglicher 
vertraglicher Folgen des Entzugs des Datenzugangs eines Open-Banking-
Dienstleisters warnen, da das Dashboard nicht das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Nutzer und einem „Open-Banking“-Anbieter regelt, sondern es Sache des 
Zahlungsdienstnutzers ist, dieses Risiko zu überprüfen. Ein Erlaubnis-Dashboard 
sollte die Kunden in die Lage versetzen, ihre Erlaubnisse in sachkundig und objektiv 
zu verwalten, und den Kunden ein hohes Maß an Kontrolle darüber geben, wie ihre 
personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten verwendet werden. Bei 
einem Erlaubnis-Dashboard sollten gegebenenfalls die Barrierefreiheitsanforderungen 
der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates 
berücksichtigt werden. 

(65a) Der Begriff „Erlaubnis“ in der vorliegenden Verordnung sollte nicht so verstanden 
werden, als bedeute er dasselbe wie der Begriff „Einwilligung“ gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679, für den die Anforderungen jener Verordnung gelten. 
Die Erlaubnis im Sinne der vorliegenden Verordnung bezieht sich auf die 
Autorisierung durch einen Zahlungsdienstnutzer zur Ausführung eines 
Zahlungsvorgangs oder zum Zugang zu Kontoinformationen. Diese Anforderung 
gilt unbeschadet der Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 
2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates20. 

(65b) Die EBA sollte Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen 
eine standardisierte Liste der Kategorien der im Dashboard offenzulegenden 
Informationen festgelegt wird. 

(66) Die Überprüfung der Richtlinie (EU) 2015/2366 hat ergeben, dass Kontoinformations- 
und Zahlungsauslösedienstleister trotz des erreichten Harmonisierungsgrads und des 
Verbots von Beeinträchtigungen nach Artikel 32 Absatz 3 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2018/38921 der Kommission nach wie vor vielen ungerechtfertigten 
Beeinträchtigungen ausgesetzt sind. Diese Beeinträchtigungen schränken nach wie vor 
das volle Potenzial des Open Banking in der Union ein. Diese Beeinträchtigungen 
werden den Aufsichtsbehörden, den Regulierungsbehörden und der Kommission 
regelmäßig von Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleistern gemeldet. Sie 
wurden von der EBA in ihrer Stellungnahme vom Juni 2020 „Opinion of the 
European Banking Authority on obstacles under Article 32(3) of the RTS on SCA 
and CSC“ (Stellungnahme der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zu den 
Hindernissen gemäß Artikel 32 Absatz 3 der technischen Regulierungsstandards für 
eine starke Kundenauthentifizierung und für sichere offene Standards für die 
Kommunikation) analysiert. Trotz Klarstellungen besteht auf dem Markt und bei den 

                                                
20  Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 
84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj). 

21  Delegierte Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission vom 27. November 2017 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards für eine starke Kundenauthentifizierung und 
für sichere offene Standards für die Kommunikation (ABl. L 69 vom 13.3.2018, S. 23). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/29;Year2:2005;Nr2:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/38921;Year2:2018;Nr2:38921&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/38921;Year2:2018;Nr2:38921&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/29;Year2:2005;Nr2:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:11;Month:6;Year:2005;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/29;Year2:2005;Nr2:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/389;Year2:2018;Nr2:389&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:69;Day:13;Month:3;Year:2018;Page:23&comp=


 

 949 

Aufsichtsbehörden nach wie vor große Unsicherheit darüber, was eine „verbotene 
Beeinträchtigung“ für regulierte Open-Banking-Dienste darstellt. Daher ist es 
unerlässlich, eine klare und nicht erschöpfende Liste solcher verbotener 
Beeinträchtigungen für Open Banking vorzulegen, wobei insbesondere auf die Arbeit 
der EBA zurückgegriffen werden sollte.  

(67) Die Verpflichtung, personalisierte Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem Zugriff zu 
schützen, ist äußerst wichtig, um das Geld des Zahlungsdienstnutzers zu schützen und 
Betrugsrisiken und den unbefugten Zugriff auf Zahlungskonten zu begrenzen. Die 
Geschäftsbedingungen oder andere dem Zahlungsdienstnutzer durch 
Zahlungsdienstleister auferlegte Pflichten zum Schutz personalisierter 
Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem Zugriff sollten jedoch nicht so abgefasst sein, 
dass Zahlungsdienstnutzer davon abgehalten werden, die Vorteile der durch andere 
Zahlungsdienstleister angebotenen Dienste, einschließlich Zahlungsauslösedienste und 
Kontoinformationsdienste, zu nutzen. Solche Geschäftsbedingungen sollten keine 
Bestimmungen enthalten, die die Nutzung von Zahlungsdiensten anderer gemäß dieser 
Richtlinie (EU) XXX (PSD3) zugelassener oder registrierter Zahlungsdienstleister in 
irgendeiner Weise erschweren. Darüber hinaus sollte festgelegt werden, dass für die 
Tätigkeiten von Zahlungsauslösedienstleistern und Kontoinformationsdienstleistern 
der Name des Kontoinhabers und die Kontonummer keine sensiblen Zahlungsdaten 
darstellen. 

(68) Für den umfassenden Erfolg von „Open Banking“ müssen die Vorschriften, mit denen 
diese Tätigkeit geregelt wird, konsequent und wirksam durchgesetzt werden. Da es auf 
Unionsebene keine Behörde für die Durchsetzung der Rechte und Pflichten des „Open 
Banking“ gibt, sind die zuständigen nationalen Behörden die erste Ebene für die 
Durchsetzung der Vorschriften zum Open Banking. Es ist von wesentlicher 
Bedeutung, dass die zuständigen nationalen Behörden proaktiv und rigoros dafür 
sorgen, dass der Rechtsrahmen der Union für „Open Banking“ eingehalten wird. Die 
unzureichende Durchsetzung durch die zuständigen Behörden wird von Open-
Banking-Betreibern regelmäßig als einer der Gründe für die nach wie vor begrenzte 
Inanspruchnahme in der Union angeführt. Die zuständigen nationalen Behörden 
sollten über angemessene Ressourcen verfügen, um ihre Durchsetzungsaufgaben 
wirksam und effizient wahrnehmen zu können. Die zuständigen nationalen Behörden 
sollten einen reibungslosen und regelmäßigen Dialog zwischen den verschiedenen 
Akteuren des „Open-Banking“-Ökosystems fördern und vermitteln. Kontoführende 
Zahlungsdienstleister sowie Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister, die 
ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, sollten mit angemessenen Sanktionen 
belegt werden. Eine von der EBA koordinierte regelmäßige Überwachung des Marktes 
für „Open Banking“ in der Union durch die zuständigen Behörden dürfte die 
Durchsetzung erleichtern, und die Erhebung von Daten über den Markt für „Open 
Banking“ wird eine derzeit bestehende Datenlücke schließen, wodurch eine wirksame 
Messung der tatsächlichen Inanspruchnahme von „Open Banking“ in der Union 
behindert wird. Kontoführende Zahlungsdienstleister sowie Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister sollten gemäß Artikel 10 des Vorschlags zum 
Datengesetz Zugang zu Streitbeilegungsstellen haben, sobald die genannte 
Verordnung in Kraft tritt. 

(69) Die parallele Verwendung des Begriffs „ausdrückliche Zustimmung“ in der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 bzw. „ausdrückliche Einwilligung“ in der Verordnung (EU) 2016/679 
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des Europäischen Parlaments und des Rates22 hat zu Fehlinterpretationen geführt. 
Gegenstand der ausdrücklichen Zustimmung gemäß Artikel 94 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 ist die Erlaubnis, die personenbezogenen Daten, die für das Erbringen 
des Zahlungsdienstes notwendig sind, abzurufen, zu verarbeiten und zu speichern. 
Daher sollte eine Klarstellung vorgenommen werden, um die Rechtssicherheit zu 
erhöhen und eine klare Differenzierung gegenüber den Datenschutzvorschriften 
vorzunehmen. Wo in der Richtlinie (EU) 2015/2366 der Ausdruck „ausdrückliche 
Zustimmung“ verwendet wurde, sollte in der vorliegenden Verordnung der Ausdruck 
„Erlaubnis“ verwendet werden. Wird auf eine „Erlaubnis“ Bezug genommen, so sollte 
diese Bezugnahme die Pflichten der Zahlungsdienstleister nach Artikel 6 der 
Verordnung (EU) 2016/679 unberührt lassen. Daher sollte „Erlaubnis“ nicht 
ausschließlich als „Einwilligung“ oder „ausdrückliche Einwilligung“ im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 verstanden werden.  

(70) Die Sicherheit von Überweisungen ist von grundlegender Bedeutung, um das 
Vertrauen der Zahlungsdienstnutzer in diese Dienste zu stärken und deren Nutzung 
sicherzustellen. Zahler, die eine Überweisung an einen bestimmten 
Zahlungsempfänger in Auftrag geben wollen, geben möglicherweise aufgrund von 
Betrug oder aufgrund eines Fehlers einen Kundenidentifikator an, der nicht dem Konto 
des Zahlungsempfängers zuzuordnen ist. Um zur Verringerung von Betrug und 
Fehlern beizutragen, sollten Zahlungsdienstnutzer einen Service in Anspruch nehmen 
können, mit dem überprüft wird, ob zwischen dem Kundenidentifikator des 
Zahlungsempfängers und dem vom Zahler angegebenen Namen oder sonstigen 
Identifikator, wie etwa einer Steuernummer, einer europäischen einheitlichen 
Kennung gemäß Artikel 16 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 
des Europäischen Parlaments und des Rates23 oder einer Rechtsträgerkennung 
(LEI), anhand dessen der Zahlungsempfänger eindeutig identifiziert werden kann, 
Abweichungen bestehen, und der bei Feststellung solcher Abweichungen den Zahler 
davon in Kenntnis setzt. Der Kundenidentifikator muss nicht die internationale 
Bankkontonummer (IBAN) sein. Diese Leistungen haben sich in den Ländern, in 
denen sie verwendet werden, sehr positiv auf das Ausmaß von Betrug und Fehlern 
ausgewirkt. Angesichts der Bedeutung dieses Service für die Betrugs- und 
Fehlerprävention sollte dieser Service den Verbrauchern kostenlos zur Verfügung 
stehen. Um unnötige Reibungsverluste oder Verzögerungen bei der Bearbeitung des 
Vorgangs zu vermeiden, sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlers eine 
entsprechende Benachrichtigung innerhalb von höchstens wenigen Sekunden ab dem 
Zeitpunkt übermitteln, zu dem der Zahler die Angaben zum Zahlungsempfänger 
eingegeben hat. Damit der Zahler entscheiden kann, ob er den beabsichtigten Vorgang 
weiterverfolgen will, sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlers eine solche 
Benachrichtigung vornehmen, bevor der Zahler den Vorgang autorisiert. Den Zahlern 
können bestimmte Lösungen für die Auslösung von Überweisungen zur Verfügung 
stehen, die es ihnen ermöglichen, einen Zahlungsauftrag zu erteilen, ohne selbst den 
Kundenidentifikator einzufügen. Stattdessen werden solche Datenelemente vom 

                                                
22  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

23  Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Kodifizierung) (ABl. L 169 vom 
30.6.2017, S. 46, http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj). 
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Anbieter dieser Auslösungslösung bereitgestellt. In solchen Fällen ist kein Service 
erforderlich, der die Übereinstimmung zwischen dem Kundenidentifikator und dem 
Namen des Zahlungsempfängers überprüft, da das Betrugs- oder Fehlerrisiko 
erheblich verringert wird. 

(71)Die Verordnung (EU) XXX zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 sieht vor, 
dass den Nutzern von Sofortüberweisungen in Euro ein Service zur Überprüfung der 
Übereinstimmung zwischen dem Kundenidentifikator und dem Namen oder sonstigen 
Identifikator des Zahlungsempfängers angeboten wird. Um einen kohärenten Rahmen 
für alle Überweisungen zu schaffen und gleichzeitig unnötige Überschneidungen zu 
vermeiden, sollte der in der vorliegenden Verordnung genannte Überprüfungsservice 
nur für Überweisungen gelten, die nicht unter die Verordnung (EU) XXX zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 fallen.  

(72) Einige Attribute des Namens des Zahlungsempfängers, an dessen Konto der Zahler 
eine Überweisung versenden möchte, könnten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass 
der Zahlungsdienstleister eine Unstimmigkeit feststellt, etwa das Vorhandensein 
diakritischer Zeichen oder unterschiedliche mögliche Transliterationen von Namen in 
verschiedenen Alphabeten, bei natürlichen Personen Unterschiede zwischen 
üblicherweise verwendeten Namen und Namen, die in formalen 
Identifikationsdokumenten angegeben sind, oder bei juristischen Personen 
Unterschiede zwischen Handels- und Firmennamen. Um unnötige Reibungsverluste 
bei der Bearbeitung von Überweisungen zu vermeiden und dem Zahler die 
Entscheidung darüber zu erleichtern, ob er einen beabsichtigten Vorgang fortsetzen 
will, sollten Zahlungsdienstleister anzeigen, wie deutlich sich die Angaben 
unterscheiden, indem sie in der Benachrichtigung angeben, ob es „keine 
Übereinstimmung“ oder eine „starke Übereinstimmung“ gibt. 

(73) Wird ein Zahlungsvorgang autorisiert, obwohl der Abgleichservice eine Abweichung 
festgestellt und dem Zahlungsdienstnutzer angezeigt hat, kann dies dazu führen, dass 
der Geldbetrag an einen unbeabsichtigten Zahlungsempfänger überwiesen wird. Die 
Zahlungsdienstleister sollten die Zahlungsdienstnutzer über die möglichen Folgen 
ihrer Entscheidung informieren, die gemeldete Abweichung zu ignorieren und mit der 
Ausführung des Vorgangs fortzufahren. Zahlungsdienstnutzer sollten sich während 
ihres Vertragsverhältnisses mit dem Zahlungsdienstleister jederzeit gegen die Nutzung 
eines solchen Service entscheiden können. Nachdem sie sich dagegen entschieden 
haben, sollten die Zahlungsdienstnutzer weiterhin die Möglichkeit haben, den Service 
wieder in Anspruch zu nehmen. 

(74) Der Zahlungsdienstnutzer sollte den Zahlungsdienstleister so bald wie möglich über 
Beanstandungen im Zusammenhang mit angeblich nicht autorisierten, fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgängen oder autorisierten Überweisungen informieren, bei 
denen eine Fehlfunktion des Abgleichservice aufgetreten ist, sofern der 
Zahlungsdienstleister seinen Informationspflichten nachgekommen ist. Hat der 
Zahlungsdienstnutzer die Anzeigefrist eingehalten, so sollte er diese Ansprüche 
innerhalb der nationalen Verjährungsfristen geltend machen können. Andere 
Ansprüche zwischen Zahlungsdienstnutzern und Zahlungsdienstleistern sollten davon 
unberührt bleiben. 

(75) Für den Fall von Schäden durch nicht autorisierte Zahlungen oder bestimmte 
autorisierte Überweisungen sollte die Verlustzuweisung geregelt werden. Für andere 
Zahlungsdienstnutzer als Verbraucher können andere Bestimmungen gelten, da diese 
in der Regel besser in der Lage sein dürften, das Betrugsrisiko einzuschätzen und 
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Gegenmaßnahmen zu treffen. Zur Sicherstellung eines hohen 
Verbraucherschutzniveaus sollten Zahler stets berechtigt sein, ihren Antrag auf 
Erstattung an den kontoführenden Zahlungsdienstleister zu richten, auch wenn ein 
Zahlungsauslösedienstleister am Zahlungsvorgang beteiligt war. Die 
Haftungsverteilung zwischen den Zahlungsdienstleistern sollte davon unberührt 
bleiben. 

(76) Im Fall von Zahlungsauslösediensten sollten der kontoführende Zahlungsdienstleister 
und der in den Zahlungsvorgang eingebundene Zahlungsauslösedienstleister durch 
Haftungsverteilung gezwungen sein, für den jeweils von ihnen kontrollierten Teil des 
Zahlungsvorgangs die Verantwortung zu übernehmen. 

(76a) Damit der Zahlungsdienstnutzer einen leichteren Zugang zum 
Zahlungsdienstleister hat, sollte dieser einen Kommunikationskanal einrichten und 
bedienen, damit der Zahlungsdienstnutzer die Möglichkeit hat, eine Anzeige 
vorzunehmen oder die Aufhebung der Sperrung des Zahlungsinstruments gemäß 
dieser Verordnung zu verlangen. Dieser Kanal sollte es dem Zahlungsdienstnutzer 
auch ermöglichen, einen betrügerischen Zahlungsvorgang zu melden, qualifizierte 
Beratung zu erhalten, wenn er den Verdacht hegt, Opfer eines Betrugsangriffs zu 
sein, und Probleme im Zusammenhang mit ausgeführten Zahlungen, beispielsweise 
Fehler der Zahlungsautomaten während der Zahlungen, zu melden. 

(77) Im Falle eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs sollte der Zahlungsdienstleister 
dem Zahler unverzüglich den Betrag, der Gegenstand dieses Zahlungsvorgangs war, 
erstatten. Besteht jedoch ein dringender Verdacht, dass ein nicht autorisierter 
Zahlungsvorgang Folge eines betrügerischen Verhaltens des Zahlers ist, und beruht 
dieser Verdacht auf objektiven Gründen, die der zuständigen nationalen Behörde vom 
Zahlungsdienstleister mitgeteilt wurden, so sollte der Zahlungsdienstleister eine 
Untersuchung durchführen können, bevor er dem Zahler den entsprechenden Betrag 
erstattet. Der Zahlungsdienstleister sollte dem Zahler innerhalb von 14 Geschäftstagen 
nach Kenntnisnahme oder Benachrichtigung über den Zahlungsvorgang entweder den 
Betrag des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs erstatten oder dem Zahler die Gründe 
und Belege für die Ablehnung der Erstattung vorlegen und die Stellen angeben, an die 
sich der Zahler wenden kann, wenn der Zahler die angegebenen Gründe nicht 
akzeptiert. Um den Zahler vor Nachteilen zu schützen, sollte das Wertstellungsdatum 
der Erstattung nicht nach dem Datum liegen, an dem das Konto mit dem Betrag 
belastet wurde. Um dem Zahlungsdienstnutzer einen Anreiz zu geben, seinem 
Zahlungsdienstleister jeden Diebstahl oder Verlust eines Zahlungsinstruments 
unverzüglich anzuzeigen und so das Risiko nicht autorisierter Zahlungsvorgänge zu 
verringern, sollte der Nutzer lediglich für einen begrenzten Betrag selbst haften, es sei 
denn, er hat in betrügerischer Absicht oder grob fahrlässig gehandelt. In diesem 
Zusammenhang erscheint ein Betrag von 50 EUR zur Sicherstellung eines 
harmonisierten und hochgradigen Schutzes der Nutzer innerhalb der Union 
angemessen. Keine Haftung sollte bestehen, wenn der Zahler außerstande ist, den 
Verlust, den Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung des 
Zahlungsinstruments zu bemerken. Auch sollte ein Zahlungsdienstnutzer, sobald er 
seinem Zahlungsdienstleister angezeigt hat, dass sein Zahlungsinstrument missbraucht 
worden sein könnte, keine weiteren, durch die nicht autorisierte Nutzung dieses 
Instruments verursachten Schäden tragen müssen. Zahlungsdienstleister sollten für die 
technische Sicherheit ihrer eigenen Produkte verantwortlich sein. 

(78) Haftungsbestimmungen für autorisierte Überweisungen bei fehlerhafter Anwendung 
oder Fehlfunktion des Services zur Feststellung von Abweichungen zwischen Namen 
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oder sonstigem Identifikator und Kundenidentifikator eines Zahlungsempfängers 
würden die richtigen Anreize für Zahlungsdienstleister schaffen, einen voll 
funktionsfähigen Service zu erbringen, um das Risiko schlecht informierter 
Zahlungsautorisierungen zu verringern. Beschließt der Zahler, einen solchen Service 
in Anspruch zu nehmen, so sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlers für den vollen 
Betrag der Überweisung haftbar gemacht werden, wenn der Zahlungsdienstleister es 
unterlassen hat, den Zahler über eine Abweichung zwischen dem Kundenidentifikator 
oder einem sonstigen von der EBA bestimmten Bevollmächtigten und dem vom 
Zahler angegebenen Namen des Zahlungsempfängers zu unterrichten, obwohl er dies 
bei ordnungsgemäßem Funktionieren hätte tun müssen, und dieser Fehler dem Zahler 
einen finanziellen Schaden verursacht hat. Ist die Haftung des Zahlungsdienstleisters 
des Zahlers dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzurechnen, so sollte 
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem Zahlungsdienstleister des 
Zahlers den entstandenen finanziellen Schaden ersetzen. Dies geschieht im Einklang 
mit der Verordnung (EU) [202X/...] des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 260/2012 und (EU) 2021/1230 in 
Bezug auf Sofortüberweisungen in Euro24. 

(78a) Der Zahlungsdienstleister sollte jederzeit mit dem Zahlungsdienstnutzer 
zusammenarbeiten, wenn Unstimmigkeiten bei den Zahlungen nachgewiesen 
werden müssen. 

(79) Zahlungsdienstnutzer sollten im Zusammenhang mit sogenanntem Betrug durch 
„Social Engineering“, bei dem ein Betrüger einen Zahlungsdienstnutzer so 
manipuliert, dass dieser eine bestimmte Handlung durchführt, etwa einen 
Zahlungsvorgang auslöst oder den Betrügern die eigenen Sicherheitsmerkmale 
übergibt, angemessen geschützt werden. Die Zahl der Fälle dieser Art von „Social 
Engineering“ ▌ hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Leider werden Fälle, 
in denen Betrüger vorgeben, Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters eines Kunden oder 
eine einschlägige Stelle, die nach vernünftigem Ermessen mit einer vertrauten 
Quelle des Kunden, beispielsweise einer Zentralbank oder einer staatlichen 
Behörde, in Zusammenhang gebracht werden könnte, zu sein („Spoofing“), und den 
Namen, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer des Zahlungsdienstleisters 
missbrauchen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und sie dazu zu bewegen, 
bestimmte Handlungen durchzuführen, in der Union immer häufiger. Diese neuen 
Arten des „Spoofing“-Betrugs oder Identitätsbetrugs verwischen die in der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 getroffene Unterscheidung zwischen autorisierten und nicht 
autorisierten Vorgängen. ▌Die Bedingungen, unter denen der Kunde ▌ seine 
Erlaubnis zur Ausführung einer Zahlung erteilt hat, sollten – auch von Gerichten – 
gebührend berücksichtigt werden, um einen Vorgang als autorisiert oder nicht 
autorisiert einzustufen. So könnte ein Vorgang in einer Situation autorisiert worden 
sein, in der die Autorisierung in manipulierten Räumlichkeiten erteilt wurde, die die 
Integrität der Erlaubnis beeinträchtigten. Es ist daher nicht mehr möglich, wie in der 
Richtlinie (EU) 2015/2366, Erstattungen auf nicht autorisierte Vorgänge zu 
beschränken. ▐ 

(79a) In Bezug auf die Autorisierung von Zahlungsvorgängen sollte die Erlaubnis die 
Absicht des Zahlers in voller Kenntnis der relevanten Fakten, einschließlich des 

                                                
24  Verordnung (EU) [202X/...] des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 260/2012 und (EU) 2021/1230 in Bezug auf 
Sofortüberweisungen in Euro (ABl. L …). 
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Betrags, des Empfängers und des Zwecks des Zahlungsvorgangs, zum Ausdruck 
bringen. Die Absicht des Zahlers auf der Grundlage der vollständigen Kenntnis der 
relevanten Fakten zum Zeitpunkt des Vorgangs sollte nach nationalem Recht 
beurteilt werden. 

(80) Zahlungsdienstleister haben ▌ mehr Möglichkeiten als Verbraucher, Fälle von 
„Spoofing“ zu unterbinden, und zwar durch angemessene Prävention und robuste 
technische Schutzmaßnahmen, die gemeinsam mit den Anbietern elektronischer 
Kommunikationsdienste wie Mobilfunkbetreibern, Internetplattformen usw. 
entwickelt werden. Diese Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste sollten 
verpflichtet werden, mit Zahlungsdienstleistern bei der Bekämpfung von Betrug 
zusammenzuarbeiten. Wenn sie dies nicht tun, sollten sie im Betrugsfall gemeinsam 
zur Verantwortung gezogen werden. Fälle, in denen sich Betrüger als Bankmitarbeiter 
ausgeben, beeinträchtigen den guten Ruf der Bank und des gesamten Bankensektors 
und können den Verbrauchern in der Union erheblichen finanziellen Schaden zufügen, 
indem sie ihr Vertrauen in den elektronischen Zahlungsverkehr und in das 
Bankensystem beeinträchtigen. Ein gutgläubiger Verbraucher, der Opfer eines solchen 
„Spoofing“-Betrugs geworden ist, bei dem Betrüger vorgeben, Mitarbeiter des 
Zahlungsdienstleisters eines Kunden zu sein, und den Namen, die Postanschrift oder 
die Telefonnummer des Zahlungsdienstleisters missbräuchlich verwenden, sollte daher 
Anspruch auf Erstattung des vollen Betrags des betrügerischen Zahlungsvorgangs 
durch den Zahlungsdienstleister haben, es sei denn, der Zahler hat in betrügerischer 
Absicht oder grob fahrlässig gehandelt. Sobald der Verbraucher Kenntnis davon 
erhält, dass er Opfer dieser Art von Spoofing-Betrug geworden ist, sollte er den 
Vorfall unverzüglich der Polizei, vorzugsweise über Online-Beschwerdeverfahren, 
sofern sie von der Polizei zur Verfügung gestellt werden, und seinem 
Zahlungsdienstleister unter Vorlage aller erforderlichen Belege melden. ▐ 

(81) Aufgrund ihrer Verpflichtung, die Sicherheit ihrer Dienste gemäß der Richtlinie 
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates25 zu gewährleisten, sind die 
Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste in der Lage, einen Beitrag zur 
gemeinsamen Bekämpfung von „Spoofing“-Betrug zu leisten. Unbeschadet der in den 
nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie festgelegten 
Verpflichtungen sollten die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste daher 
gegebenenfalls auch haften und mit den Zahlungsdienstleistern zusammenarbeiten, 
um weitere Betrugsfälle dieser Art zu verhindern, indem sie unter anderem 
unverzüglich tätig werden, um sicherzustellen, dass geeignete organisatorische und 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit der 
Kommunikation gemäß der Richtlinie 2002/58/EG getroffen werden. Auf Betrug 
begründete Ansprüche ▌ gegen andere Anbieter, z. B. Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste oder Online-Plattformen, wegen eines im Zusammenhang 
mit dieser Art von Betrug entstandenen finanziellen Schadens sollten im Einklang mit 
dieser Verordnung geltend gemacht werden. 

(81a) Auch Online-Plattformen können zum Anstieg der Zahl von Betrugsfällen 
beitragen. Daher und unbeschadet ihrer Verpflichtungen gemäß der Verordnung 

                                                
25  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 

über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
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(EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates26 (Gesetz über digitale 
Dienste) sollten sie haftbar gemacht werden, wenn Betrug unmittelbar darauf 
zurückzuführen ist, dass Betrüger ihre Plattform nutzen, um Verbraucher zu 
betrügen, wenn sie über betrügerische Inhalte auf ihrer Plattform informiert 
wurden und sie nicht entfernt haben.  

(82) Zur Feststellung einer möglichen Fahrlässigkeit oder einer groben Fahrlässigkeit des 
Zahlungsdienstnutzers sollten alle Umstände berücksichtigt werden. Ob und in 
welchem Maße fahrlässig gehandelt wurde, sollte nach nationalem Recht beurteilt 
werden. Während der Begriff der Fahrlässigkeit einen Verstoß gegen die 
Sorgfaltspflicht impliziert, sollte der Begriff „grobe Fahrlässigkeit“ mehr als reine 
Fahrlässigkeit bedeuten, wenn es sich um ein Verhalten handelt, das ein erhebliches 
Maß an mangelnder Sorgfalt aufwies; beispielsweise die Ausführung einer Zahlung 
an einen Betrüger ohne berechtigte Gründe für die Annahme, dass es sich bei dem 
Empfänger der betreffenden Zahlung um einen rechtmäßigen Zahlungsempfänger 
handelt, die Aufbewahrung der zur Autorisierung eines Zahlungsvorgangs 
verwendeten Sicherheitsmerkmale neben dem Zahlungsinstrument in einem Format, 
das für Dritte offen und leicht auffindbar ist, die Verleitung einer Bank dazu, eine 
aufgrund einer Betrugswarnung veranlasste Sperrung aufzuheben, auf Anweisung 
eines unbekannten Dritten oder die Weitergabe eines entsperrten Smartphones an 
einen Dritten.  

(82a) Da der Begriff „grobe Fahrlässigkeit“ in der Union sehr unterschiedlich ausgelegt 
wird, sollte die EBA Leitlinien dazu herausgeben, wie dieser Begriff für die Zwecke 
dieser Verordnung auszulegen ist. 

(83) Klauseln und Bedingungen in einem Vertrag über die Bereitstellung und Nutzung 
eines Zahlungsinstruments, die eine Erschwerung der Beweislast für den Verbraucher 
oder eine Verringerung der Beweislast für die kartenausgebende Stelle zur Folge 
hätten, sollten nichtig sein. Darüber hinaus ist es angemessen, dass in bestimmten 
Situationen und insbesondere dann, wenn das Zahlungsinstrument bei der 
Verkaufsstelle nicht vorliegt, wie im Falle von Online-Zahlungen, die Beweislast für 
eine angebliche Fahrlässigkeit beim Zahlungsdienstleister liegt, da die entsprechenden 
Möglichkeiten des Zahlers in solchen Fällen sehr begrenzt sind. 

(84) Verbraucher sind besonders gefährdet in Fällen von kartengebundenen 
Zahlungsvorgängen, bei denen der genaue Betrag zum Zeitpunkt, an dem der Zahler 
seine Erlaubnis zur Ausführung des Zahlungsvorgangs erteilt, noch nicht bekannt ist, 
beispielsweise an automatisierten Tankstellen, bei Mietwagenverträgen oder bei 
Hotelbuchungen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers sollte in der Lage sein, einen 
Geldbetrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers zu sperren, der zu dem Betrag des 
Zahlungsvorgangs im Verhältnis steht, der vom Zahler vernünftigerweise erwartet 
werden kann, und nur dann, wenn der Zahler dem Blockieren dieses genauen Betrags 
zugestimmt hat. Diese Gelder sollten unmittelbar nach Erhalt der Informationen über 
den genauen endgültigen Betrag des Zahlungsvorgangs und spätestens unmittelbar 
nach Eingang des Zahlungsauftrags freigegeben werden. Um eine rasche Freigabe der 
Differenz zwischen dem blockierten Betrag und dem genauen Betrag des 
Zahlungsvorgangs sicherzustellen, sollte der Zahlungsempfänger den 

                                                
26  Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, 
S. 1), http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).  
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Zahlungsdienstleister unverzüglich nach der Erbringung der Dienstleistung oder der 
Lieferung der Waren an den Zahler informieren. 

(85) Es bestehen in Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, weiterhin 
herkömmliche Lastschriftverfahren für andere Währungen als den Euro. Diese 
Verfahren haben sich als effizient erwiesen und gewährleisten dem Zahler das gleiche 
hohe Schutzniveau durch andere Formen des Schutzes, der nicht immer auf einem 
bedingungslosen Erstattungsanspruch beruht. In diesem Fall sollte der Zahler durch 
den allgemeinen Grundsatz der Erstattung geschützt werden, wenn der ausgeführte 
Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Zahler vernünftigerweise hätte 
erwarten können. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten Vorschriften für das 
Recht auf Erstattung festlegen können, die für den Zahler günstiger sind als die in der 
vorliegenden Verordnung festgelegten. Es wäre verhältnismäßig, es dem Zahler und 
dem Zahlungsdienstleister des Zahlers zu gestatten, in einem Rahmenvertrag zu 
vereinbaren, dass der Zahler in Fällen, in denen der Zahler geschützt ist, keinen 
Erstattungsanspruch hat. Ein Grund dafür könnte entweder sein, dass er die Erlaubnis 
zur Ausführung des Zahlungsvorgangs seinem Zahlungsdienstleister direkt erteilt hat –
 auch wenn der Zahlungsdienstleister im Auftrag des Zahlungsempfängers handelt – 
oder dass die Informationen über den anstehenden Zahlungsvorgang dem Zahler in 
einer vereinbarten Form mindestens vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin vom 
Zahlungsdienstleister oder vom Zahlungsempfänger mitgeteilt oder zugänglich 
gemacht wurden. In jedem Fall sollte der Zahler im Falle von nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgängen oder im Falle von autorisierten 
Überweisungen, bei denen der Abgleichservice fehlerhaft angewandt wurde oder sich 
Betrüger als Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters ausgegeben haben, durch die 
allgemeine Erstattungsregel geschützt sein. 

(86) Für ihre Finanzplanung und die fristgerechte Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen 
müssen Verbraucher und Unternehmen genau wissen, wie lange es dauert, bis ein 
Zahlungsauftrag ausgeführt ist. Daher muss festgelegt werden, wann Rechte und 
Pflichten wirksam werden, d. h. wann der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag 
erhält, und auch wann der Zahlungsdienstleister die Möglichkeit hatte, ihn über die im 
Zahlungsdienstvertrag vereinbarten Kommunikationsmittel zu erhalten. Dies gilt 
ungeachtet einer vorherigen Beteiligung an dem Prozess, der zur Erstellung und 
Übermittlung des Zahlungsauftrags führt, einschließlich der Sicherheit und 
Verfügbarkeit von Mitteln, Informationen über die Verwendung der persönlichen 
Identifikationsnummer oder der Erteilung eines Zahlungsversprechens. Darüber hinaus 
sollte als Eingang eines Zahlungsauftrags der Zeitpunkt gelten, zu dem der 
Zahlungsauftrag, mit dem das Konto des Zahlers belastet werden soll, beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlers eingeht. Der Zeitpunkt, an dem ein 
Zahlungsempfänger seinem Zahlungsdienstleister Zahlungsaufträge z. B. für das 
Inkasso von Kartenzahlungen oder Lastschriften übermittelt oder an dem er von 
seinem Zahlungsdienstleister eine Vorfinanzierung der entsprechenden Beträge 
(Gutschrift unter Vorbehalt) erhält, sollte hingegen unerheblich sein. Die Nutzer 
sollten sich darauf verlassen können, dass ihr vollständig ausgefüllter und gültiger 
Zahlungsauftrag ordnungsgemäß ausgeführt wird, wenn der Zahlungsdienstleister 
keinen vertraglichen oder gesetzlichen Grund hat, ihn abzulehnen. Lehnt der 
Zahlungsdienstleister es ab, einen Zahlungsauftrag auszuführen, sollte der 
Zahlungsdienstnutzer von der Ablehnung und den Gründen dafür vorbehaltlich des 
Unionsrechts und des nationalen Rechts so rasch wie möglich in Kenntnis gesetzt 
werden. Bestimmt der Rahmenvertrag, dass der Zahlungsdienstleister ein Entgelt für 
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die Ablehnung erheben kann, sollte ein derartiges Entgelt objektiv begründet und so 
niedrig wie möglich sein. 

(87) Da vollautomatisierte Zahlungssysteme Zahlungen mit hoher Geschwindigkeit 
abwickeln und Zahlungsaufträge ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht ohne 
kostspieligen manuellen Eingriff widerrufen werden können, muss eine Widerrufsfrist 
festgelegt werden. Allerdings sollten die Parteien je nach Art des Zahlungsdienstes 
und des Zahlungsauftrags unterschiedliche Zeitpunkte vereinbaren können. Der 
Widerruf sollte dabei nur zwischen einem Zahlungsdienstnutzer und einem 
Zahlungsdienstleister gelten und nicht die Unwiderrufbarkeit und Endgültigkeit der 
Zahlungsvorgänge in Zahlungssystemen berühren. 

(88) Die Unwiderrufbarkeit eines Zahlungsauftrags sollte nicht die Rechte oder Pflichten 
eines Zahlungsdienstleisters nach dem Recht der Mitgliedstaaten ‒ soweit sie sich aus 
dem Rahmenvertrag des Zahlers, innerstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften oder Leitlinien ergeben ‒ berühren, im Falle einer Streitigkeit 
zwischen dem Zahler und dem Zahlungsempfänger dem Zahler den Betrag, der 
Gegenstand des ausgeführten Zahlungsvorgangs war, zu erstatten. Eine solche 
Erstattung sollte als neuer Zahlungsauftrag gelten. In allen anderen Fällen sollten 
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der dem Zahlungsauftrag zugrunde liegenden 
Vertragsbeziehung ergeben, ausschließlich zwischen Zahler und Zahlungsempfänger 
geregelt werden. 

(89) Im Interesse einer voll integrierten und vollautomatisierten Abwicklung von 
Zahlungen und im Interesse der Rechtssicherheit im Hinblick auf sämtliche 
Verpflichtungen der Zahlungsdienstnutzer untereinander sollte der vom Zahler 
transferierte Betrag dem Konto des Zahlungsempfängers in voller Höhe 
gutgeschrieben werden. Aus diesem Grund sollte keine der an der Ausführung eines 
Zahlungsauftrags beteiligten zwischengeschalteten Stellen Abzüge vom transferierten 
Betrag vornehmen dürfen. Zahlungsempfänger sollten jedoch mit ihrem 
Zahlungsdienstleister eine ausdrückliche Vereinbarung treffen dürfen, die Letztere 
zum Abzug ihrer eigenen Entgelte berechtigt. Damit der Zahlungsempfänger jedoch 
überprüfen kann, ob der geschuldete Betrag ordnungsgemäß bezahlt wurde, sollten in 
den Informationen über die Ausführung des Zahlungsvorgangs nicht nur die 
transferierten Beträge in voller Höhe, sondern auch die abgezogenen Entgelte 
aufgeführt werden. 

(90) Im Interesse einer unionsweit effizienteren Abwicklung von Zahlungen sollte für alle 
vom Zahler ausgelösten Zahlungsaufträge, die auf den Euro oder die Währung eines 
Mitgliedstaats, dessen Währung nicht der Euro ist, lauten, einschließlich für andere 
Überweisungen als Sofortüberweisungen und für Finanztransfers, eine 
Ausführungsfrist von maximal einem Tag festgelegt werden. Für alle anderen 
Zahlungen, z. B. solche, die vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst werden 
(einschließlich Lastschriften oder Kartenzahlungen), sollte ebenfalls eine Eintagesfrist 
gelten, sofern Zahlungsdienstleister und Zahler nicht ausdrücklich eine längere 
Ausführungsfrist vereinbart haben. Diese Fristen sollten um einen zusätzlichen 
Geschäftstag verlängert werden können, wenn ein Zahlungsauftrag beleghaft erteilt 
wird, damit auch weiterhin Zahlungsdienste für Verbraucher erbracht werden können, 
die nur mit der Papierform vertraut sind. Wenn ein Lastschriftverfahren genutzt wird, 
sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den Inkassoauftrag so 
rechtzeitig innerhalb der zwischen ihm und dem Zahlungsempfänger vereinbarten 
Frist übermitteln, dass eine Verrechnung zu dem vereinbarten Fälligkeitstermin 
möglich ist. Die Ausgabenobergrenzen sollten in dem Vertrag zwischen dem 
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Zahlungsdienstleister und dem Zahler festgelegt werden, können aber geändert 
werden. Es sollte möglich sein, Vorschriften beizubehalten oder festzulegen, in denen 
eine Ausführungsfrist von weniger als einem Geschäftstag festgelegt wird.  

(91) Ist einer der Zahlungsdienstleister nicht in der Union ansässig, sollten die Regeln über 
die Gutschrift des vollen Betrags und die Ausführungsfrist als gute Praxis gelten. Bei 
Überweisungen oder Finanztransfers an einen außerhalb der Union ansässigen 
Zahlungsempfänger sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler eine 
Schätzung des Zeitraums vorlegen, der für die Gutschrift der Überweisung oder des 
Finanztransfers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers außerhalb der 
Union benötigt wird. Von Zahlungsdienstleistern in der Union kann nicht erwartet 
werden, dass sie den Zeitraum schätzen, den ein Zahlungsdienstleister außerhalb der 
Union benötigt, um das Geld nach dessen Erhalt dem Konto des Zahlungsempfängers 
gutzuschreiben.  

(92) Um ihr Vertrauen in die Zahlungsmärkte zu stärken, ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass die Zahlungsdienstnutzer die tatsächlichen Entgelte für 
Zahlungsdienste kennen. Eine intransparente Preisgestaltung sollte deshalb untersagt 
werden, da diese es den Nutzern anerkanntermaßen extrem erschwert, den 
tatsächlichen Preis eines Zahlungsdienstes zu ermitteln. Insbesondere eine für den 
Nutzer ungünstige Wertstellungspraxis sollte unzulässig sein. 

(93) Der Zahlungsdienstleister sollte unmissverständlich angeben können, welche Angaben 
für die ordnungsgemäße Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind. Der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers sollte die gebührende Sorgfalt („Due Diligence“) 
walten lassen und ‒ soweit technisch und ohne manuellen Eingriff möglich ‒ 
überprüfen, ob der Kundenidentifikator kohärent ist, und wenn das nicht der Fall ist, 
den Zahlungsauftrag zurückweisen und den Zahler davon unterrichten. 

(94) Reibungslos und zügig funktionierende Zahlungssysteme setzen voraus, dass der 
Nutzer sich auf die ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung seiner Zahlung 
durch den Zahlungsdienstleister verlassen kann. In der Regel ist der 
Zahlungsdienstleister in der Lage, die mit einem Zahlungsvorgang verbundenen 
Risiken einzuschätzen. Er ist es, der das Zahlungssystem vorgibt, Vorkehrungen trifft, 
um fehlgeleitete oder falsch zugewiesene Geldbeträge zurückzurufen, und in den 
meisten Fällen darüber entscheidet, welche zwischengeschalteten Stellen an der 
Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligt werden. Daher ist es außer im Falle 
ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Umstände gerechtfertigt, dem 
Zahlungsdienstleister die Haftung für die Ausführung eines vom Nutzer 
entgegengenommenen Zahlungsvorgangs zu übertragen, außer für Handlungen und 
Unterlassungen des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers, für dessen 
Auswahl allein der Zahlungsempfänger verantwortlich ist. Um jedoch den Zahler im 
unwahrscheinlichen Fall, dass unklar bleibt, ob der Zahlungsbetrag tatsächlich beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist oder nicht, nicht 
ungeschützt zu lassen, sollte die entsprechende Beweislast in diesem Fall beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlers liegen. Im Regelfall kann davon ausgegangen 
werden, dass das zwischengeschaltete Institut (üblicherweise eine unparteiische Stelle 
wie eine Zentralbank oder eine Clearingstelle), das den Zahlungsbetrag vom 
sendenden zum empfangenden Zahlungsdienstleister transferiert, die Kontodaten 
speichert und in der Lage ist, sie erforderlichenfalls mitzuteilen. Ist der 
Zahlungsbetrag dem Konto des empfangenden Zahlungsdienstleisters gutgeschrieben 
worden, so sollte der Zahlungsempfänger einen unmittelbaren Anspruch gegen seinen 
Zahlungsdienstleister auf Gutschrift des Betrags auf seinem Konto haben. 
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(95) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers, also der kontoführende Zahlungsdienstleister 
oder gegebenenfalls der Zahlungsauslösedienstleister, sollte für die ordnungsgemäße 
Ausführung des Zahlungsvorgangs haften, einschließlich dafür, dass die Zahlung in 
voller Höhe und fristgerecht ausgeführt wird, und für Fehler anderer Parteien in der 
Zahlungskette bis zum Zahlungskonto des Zahlungsempfängers vollverantwortlich 
sein. Im Zuge dieser Haftung sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlers dann, wenn 
dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers der vollständige Betrag nicht oder 
zu spät gutgeschrieben wird, den Zahlungsvorgang korrigieren oder dem Zahler den 
betreffenden Betrag des Zahlungsvorgangs unbeschadet etwaiger anderer nach 
nationalem Recht angemeldeter Ansprüche unverzüglich erstatten. Wegen der Haftung 
des Zahlungsdienstleisters sollten Zahler oder Zahlungsempfänger im Zusammenhang 
mit einer fehlerhaften Zahlung keine Kosten tragen. Für den Fall der nicht erfolgten, 
fehlerhaften oder verspäteten Ausführung von Zahlungsvorgängen sollte das 
Wertstellungsdatum korrigierender Zahlungen durch Zahlungsdienstleister stets dem 
Datum der Wertstellung bei korrekter Ausführung entsprechen. 

(96) Das ordnungsgemäße Funktionieren von Überweisungen und anderen 
Zahlungsdiensten setzt voraus, dass die Zahlungsdienstleister und ihre 
zwischengeschalteten Stellen, einschließlich Verarbeiter, an Verträge gebunden sind, 
die ihre wechselseitigen Rechte und Pflichten festlegen. Haftungsfragen bilden einen 
wesentlichen Teil dieser Verträge. Um das gegenseitige Vertrauen unter den an einem 
Zahlungsvorgang beteiligten Zahlungsdienstleistern und zwischengeschalteten Stellen 
sicherzustellen, muss Rechtssicherheit dahin gehend geschaffen werden, dass ein 
Zahlungsdienstleister bei Nichtverschulden für Verluste oder gemäß der 
Haftungsregeln gezahlte Beträge entschädigt wird. Weitere Ansprüche und 
Einzelheiten der Ausgestaltung des Regressanspruchs sowie die Frage der praktischen 
Abwicklung von Ansprüchen gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder der 
zwischengeschalteten Stelle aufgrund eines fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs 
sollten Gegenstand einer Vereinbarung sein. 

(97) Das Erbringen von Zahlungsdiensten durch den Zahlungsdienstleister kann mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten einhergehen. Eine solche Verarbeitung sollte 
nur mit der Erlaubnis des Zahlungsdienstnutzers möglich sein. Die Bereitstellung 
von Kontoinformationsdiensten kann die Verarbeitung personenbezogener Daten einer 
betroffenen Person umfassen, die nicht Nutzer eines bestimmten 
Zahlungsdienstleisters ist, deren personenbezogene Daten jedoch für die Erfüllung 
eines Vertrags zwischen diesem Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer 
durch den Zahlungsdienstleister verarbeitet werden müssen. Werden 
personenbezogene Daten verarbeitet, sollte die Verarbeitung im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, einschließlich der Grundsätze der Zweckbindung, der 
Datenminimierung und der Speicherbegrenzung, erfolgen. In allen im Rahmen dieser 
Verordnung entwickelten und eingesetzten Datenverarbeitungssystemen sollte der 
Datenschutz durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
eingebaut sein. Daher sollten die Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 

                                                
27  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=


 

 960 

2016/679 und der Verordnung (EU) 2018/1725 für die Überwachung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der vorliegenden Verordnung zuständig sein. 

(98) Wie in der Mitteilung der Kommission über eine EU-Strategie für den 
Massenzahlungsverkehr anerkannt, ist das reibungslose Funktionieren der EU-
Zahlungsmärkte von erheblichem öffentlichen Interesse. Wenn dies im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung für die Erbringung von Zahlungsdiensten und 
die Einhaltung dieser Verordnung erforderlich ist, sollten Zahlungsdienstleister und 
Zahlungssystembetreiber daher in der Lage sein, besondere Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 und des Artikels 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 zu 
verarbeiten. Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, 
sollten Zahlungsdienstleister und Zahlungssystembetreiber geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen zu schützen. Diese Maßnahmen sollten technische 
Beschränkungen für die Weiterverwendung von Daten und die Anwendung 
modernster Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Pseudonymisierung oder Verschlüsselung, umfassen, um die 
Einhaltung der Grundsätze der Zweckbindung, der Datenminimierung und der 
Speicherbegrenzung gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 sicherzustellen. Die 
Zahlungsdienstleister und Zahlungssystembetreiber sollten auch spezifische 
organisatorische Maßnahmen umsetzen, darunter Schulungen zur Verarbeitung solcher 
Daten, die Beschränkung des Zugangs zu besonderen Datenkategorien und die 
Aufzeichnung eines solchen Zugangs. 

(99) Die Unterrichtung natürlicher Personen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung 
(EU) 2018/1725 erfolgen. 

(100) Betrüger richten sich häufig gegen die schutzbedürftigsten Personen unserer 
Gesellschaft. Die rechtzeitige Aufdeckung betrügerischer Zahlungsvorgänge ist von 
wesentlicher Bedeutung, und die Überwachung von Transaktionen spielt bei dieser 
Aufdeckung eine wichtige Rolle. Es ist daher angezeigt, den Zahlungsdienstleistern 
vorzuschreiben, dass sie über Mechanismen zur Überwachung von Transaktionen 
verfügen müssen, die dem entscheidenden Beitrag dieser Mechanismen zur 
Betrugsprävention Rechnung tragen und über den Schutz hinausgehen, den eine starke 
Kundenauthentifizierung in Bezug auf Zahlungsvorgänge, einschließlich 
Zahlungsauslösediensten, bietet. Verfügen Zahlungsdienstleister nicht über die 
geeigneten Mechanismen zur Verhinderung von Betrug, so sollten sie für jegliche 
durch Betrug verursachten finanziellen Verluste der Zahlungsdienstnutzer 
aufkommen. 

(100a) Die Mitgliedstaaten sollten mit Zahlungsdienstleistern und Anbietern elektronischer 
Kommunikationsdienste zusammenarbeiten, um an die Bürgerinnen und Bürger 
gerichtete Aufklärungskampagnen darüber zu finanzieren, wie Zahlungsbetrug 
aufgedeckt werden kann und wie man verhindern kann, Opfer von 
Zahlungsbetrügern zu werden. Zahlungsdienstleister und Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste sollten in dieser Frage kostenlos mit den Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten. 

(101) Die EBA sollte Entwürfe technischer Regulierungsstandards zu den spezifischen 
technischen Anforderungen im Zusammenhang mit Mechanismen zur Überwachung 
von Transaktionen ausarbeiten. Diese Anforderungen sollten auf dem Mehrwert 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=


 

 961 

aufbauen, der sich aus umgebungs- und verhaltensbezogenen Merkmalen im 
Zusammenhang mit den Zahlungsgewohnheiten des Zahlungsdienstnutzers ergibt. 

(102) Um sicherzustellen, dass die Mechanismen zur Überwachung von Transaktionen 
wirksam funktionieren und die Zahlungsdienstleister so in die Lage versetzen, Betrug 
aufzudecken und zu verhindern, insbesondere durch Aufdeckung einer atypischen 
Nutzung von Zahlungsdiensten, die auf einen potenziell betrügerischen Vorgang 
hindeuten könnte, sollten die Zahlungsdienstleister in der Lage sein, Informationen 
über die Zahlungsvorgänge ihrer Kunden und ihre Zahlungskonten zu verarbeiten. Die 
Zahlungsdienstleister sollten jedoch angemessene Aufbewahrungsfristen für 
verschiedene Datentypen festlegen, die zur Betrugsprävention verwendet werden. 
Diese Aufbewahrungsfristen sollten strikt auf den Zeitraum beschränkt sein, der für 
die Aufdeckung atypischer, potenziell betrügerischer Verhaltensweisen erforderlich 
ist, und die Zahlungsdienstleister sollten die Daten, die für die Aufdeckung und 
Prävention von Betrug nicht mehr erforderlich sind, regelmäßig löschen. Daten, die für 
die Zwecke der Transaktionsüberwachung verarbeitet werden, sollten nicht mehr 
verwendet werden, nachdem der Zahlungsdienstnutzer nicht mehr Kunde des 
Zahlungsdienstleisters ist. 

(103) Überweisungsbetrug ist naturgemäß wandelbar und umfasst eine unerschöpfliche 
Vielfalt an Verfahren und Techniken, einschließlich des Diebstahls von 
Authentifizierungsdaten, Manipulation von Rechnungen und sozialer Manipulation. 
Um immer neue Arten von Betrug verhindern zu können, sollte die Überwachung von 
Transaktionen daher unter umfassender Nutzung von Technologien wie künstlicher 
Intelligenz kontinuierlich verbessert werden. Häufig ist ein Zahlungsdienstleister nicht 
über alle Elemente im Bilde, die zu einer zeitnahen Aufdeckung von Betrug führen 
könnten. Diese kann jedoch wirksamer gestaltet werden, wenn mehr Informationen 
über potenziell betrügerische Tätigkeiten anderer Zahlungsdienstleister bereitgestellt 
werden. Daher sollte der Austausch aller relevanten Informationen zwischen den 
Zahlungsdienstleistern zwingend vorgeschrieben sein. Um betrügerische 
Zahlungsvorgänge besser aufdecken und ihre Kunden besser schützen zu können, 
sollten Zahlungsdienstleister für die Zwecke der Transaktionsüberwachung die von 
anderen Zahlungsdienstleistern auf multilateraler Basis ausgetauschten Daten zum 
Betrug nutzen, z. B. spezielle IT-Plattformen auf der Grundlage von Vereinbarungen 
über den Informationsaustausch. Um den Schutz der Zahler vor Überweisungsbetrug 
zu verbessern, sollten sich die Zahlungsdienstleister auf möglichst umfassende und 
aktuelle Informationen stützen können, insbesondere indem sie gemeinsam 
Informationen über Kundenidentifikatoren, Manipulationstechniken und andere 
Umstände im Zusammenhang mit betrügerischen Überweisungen verwenden, die von 
den einzelnen Zahlungsdienstleistern identifiziert werden. Bevor Zahlungsdienstleister 
eine Vereinbarung über den Informationsaustausch schließen, sollten sie eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 2016/679 
durchführen. Geht aus der Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass die 
Verarbeitung ohne Garantien, Sicherheitsmaßnahmen und Mechanismen zur 
Minderung des Risikos zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen führen würde, sollten Zahlungsdienstleister die zuständige 
Datenschutzbehörde gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/679 konsultieren. 
Eine neue Folgenabschätzung sollte nicht erforderlich sein, wenn ein 
Zahlungsdienstleister einer bestehenden Vereinbarung über den Informationsaustausch 
beitritt, für die bereits eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wurde. In 
der Vereinbarung über den Informationsaustausch sollten technische und 
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organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten festgelegt 
werden. Sie sollte die datenschutzrechtlichen Rollen und Zuständigkeiten aller 
Zahlungsdienstleister, auch im Falle gemeinsam Verantwortlicher, festlegen.  

(103a) Die EBA sollte eine spezielle IT-Plattform für den Austausch von Informationen 
über betrügerische Konten einrichten. 

(103b) Wenn die Überwachungsmechanismen stichhaltige Anhaltspunkte für den Verdacht 
auf einen betrügerischen Zahlungsvorgang liefern oder wenn der Nutzer dem 
Zahlungsdienstleister einen Polizeibericht übermittelt, sollten Zahlungsdienstleister 
das Recht haben, die Ausführung des Zahlungsauftrags zu blockieren oder die 
entsprechenden Beträge zu sperren und wiederzuerlangen. Diese Anhaltspunkte 
sollten so verstanden werden, dass sie objektiv gerechtfertigte Gründe im 
Zusammenhang mit der Sicherheit des Zahlungsvorgangs oder dem Verdacht auf 
nicht autorisierte oder betrügerische Vorgänge umfassen. Wenn ein 
Zahlungsdienstleister die Ausführung des Zahlungsauftrags nicht blockiert, sollte 
dieser Zahlungsdienstleister etwaige daraus folgende finanzielle Verluste eines 
Zahlungsdienstnutzers decken, wenn der Zahlungsdienstnutzer Opfer eines solchen 
Betrugs ist. 

 ▐ 

(104a) Nach dieser Verordnung sollte der Kundenidentifikator für alle Überweisungen 
überprüft werden. 

(104b) Die EBA sollte Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen 
festgelegt wird, welche anderen Identifikatoren als die IBAN als 
Kundenidentifikatoren akzeptiert werden sollten. 

(105) Um zu verhindern, dass ein rechtmäßiger Informationsaustausch über potenziell 
betrügerische Aktivitäten zu einer ungerechtfertigten Risikominderung oder einem 
ungerechtfertigten Entzug von Zahlungskontodiensten für Zahlungsdienstnutzer führt, 
ohne dass eine Erklärung gegeben oder ein Rechtsbehelf eingelegt wird, sollten 
Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. Im Rahmen einer multilateralen Vereinbarung 
über den Informationsaustausch ausgetauschte Daten über Zahlungsbetrug, die die 
Offenlegung personenbezogener Daten, einschließlich Kundenidentifikatoren von 
Zahlungsempfängern, die möglicherweise an Betrug bei Überweisungen beteiligt sind, 
nach sich ziehen können, sollten von Zahlungsdienstleistern nur zur Verbesserung der 
Transaktionsüberwachung verwendet werden. Zahlungsdienstleister sollten zusätzliche 
Schutzvorkehrungen treffen, wie z. B. die Kontaktaufnahme mit dem Kunden, wenn er 
der Auftraggeber einer Überweisung ist, die als betrügerisch angesehen werden kann, 
und die weitere Überwachung eines Kontos, wenn der als potenziell betrügerisch 
ausgetauschte Kundenidentifikator einen Kunden dieses Zahlungsdienstleisters 
benennt. Daten über Zahlungsbetrug, die im Rahmen solcher Vereinbarungen 
zwischen Zahlungsdienstleistern ausgetauscht werden, sollten ohne eingehende 
Untersuchung keinen Grund für den Entzug von Bankdienstleistungen darstellen. 

(106) Zahlungsbetrug wird immer raffinierter, wobei Betrüger manipulative und 
personenbezogene Techniken einsetzen, die für Zahlungsdienstnutzer ohne 
ausreichende Sensibilisierung und Information über Betrug nur schwer aufzudecken 
sind. Zahlungsdienstleister können eine wichtige Rolle bei der Verstärkung der 
Betrugsprävention spielen, indem sie regelmäßig alle erforderlichen Initiativen ergreifen, um das 
Verständnis und das Bewusstsein ihrer Zahlungsdienstnutzer für die Risiken und 
Trends bei Zahlungsbetrug zu verbessern. Insbesondere sollten Zahlungsdienstleister 
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angemessene Sensibilisierungsprogramme und -kampagnen für Betrugstrends und -
risiken durchführen, die sich an Kunden und Mitarbeiter von Zahlungsdienstleistern 
richten, um den Kunden erkennen zu helfen, dass sie Opfer eines Betrugsversuchs 
sind. Zahlungsdienstleister sollten ihren Verbrauchern über verschiedene Medien 
angepasste Informationen über Betrug zur Verfügung stellen, ihnen klare Botschaften 
und Warnungen geben und ihnen dabei helfen, angemessen zu reagieren, wenn sie 
potenziell betrügerischen Situationen ausgesetzt sind. Die EBA sollte Leitlinien zu den 
verschiedenen Arten von Programmen entwickeln, die von Zahlungsdienstleistern zu 
Zahlungsbetrugsrisiken zu entwickeln sind, wobei dem sich ständig wandelnden 
Charakter von Betrugsrisiken Rechnung zu tragen ist. 

(107) Die Sicherheit elektronischer Zahlungen ist von grundlegender Bedeutung für die 
Gewährleistung des Schutzes der Nutzer und die Entwicklung einer gesunden E-
Commerce-Umgebung. Alle elektronisch angebotenen Zahlungsdienste sollten sicher 
abgewickelt werden, wobei Technologien einzusetzen sind, die eine sichere 
Authentifizierung des Nutzers sicherstellen und das Betrugsrisiko möglichst 
weitgehend einschränken können. Im Bereich Betrug bestand die wichtigste Neuerung 
der Richtlinie (EU) 2015/2366 in der Einführung der starken Kundenauthentifizierung. 
Die Kommission kam in ihrer Bewertung der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2015/2366 zu dem Schluss, dass die starke Kundenauthentifizierung bei der 
Eindämmung von Betrug bereits sehr erfolgreich war.  

(107a) Damit Verbraucher von einer fortlaufend starken Kundenauthentifizierung 
profitieren können und die starke Kundenauthentifizierung weiterhin ein wirksames 
Instrument bei der Bekämpfung von Betrug im elektronischen Zahlungsverkehr 
sein kann, sollte bei der Anwendung der starken Kundenauthentifizierung ein 
risikobasierter Ansatz verfolgt werden. Die Vorschriften für die starke 
Kundenauthentifizierung wiederum sollten ausreichenden Spielraum für 
Innovationen in der Zahlungsverkehrsbranche vorsehen, unter anderem für die 
Entwicklung neuer Lösungen für die starke Kundenauthentifizierung. 

(108) Die starke Kundenauthentifizierung sollte insbesondere nicht durch eine 
ungerechtfertigte Berufung auf Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizierung 
umgangen werden. Von der EBA sollten klare Definitionen der Begriffe „von 
Händlern ausgelöste Zahlungsvorgänge“ und „Bestellungen per Post oder Telefon“ 
eingeführt werden, da diese Begriffe, die herangezogen werden können, um die 
Nichtanwendung der starken Kundenauthentifizierung zu rechtfertigen, 
unterschiedlich verstanden und angewandt werden und missbräuchlich verwendet 
werden können. In Bezug auf von Händlern ausgelöste Zahlungsvorgänge sollte bei 
der Festlegung des ursprünglichen Mandats eine starke Kundenauthentifizierung 
angewandt werden, ohne dass für nachfolgende von Händlern ausgelöste 
Zahlungsvorgänge eine starke Kundenauthentifizierung erforderlich ist. In Bezug auf 
Bestellungen per Post oder Telefon sollte nur die Auslösung von Zahlungsvorgängen –
 nicht ihre Ausführung – nicht digital sein müssen, damit eine Transaktion als 
Bestellung per Post oder Telefon betrachtet werden kann und daher nicht unter die 
Verpflichtung zur Anwendung der starken Kundenauthentifizierung fällt. 
Zahlungsvorgänge auf der Grundlage von beleghaften Zahlungsaufträgen oder 
Bestellungen per Post oder Telefon, die vom Zahler erteilt werden, sollten jedoch nach 
wie vor Sicherheitsanforderungen und Kontrollen durch den Zahlungsdienstleister des 
Zahlers zur Authentifizierung des Zahlungsvorgangs beinhalten. Die starke 
Kundenauthentifizierung sollte auch nicht durch Praktiken umgangen werden, 
einschließlich des Rückgriffs auf einen außerhalb der Union niedergelassenen 
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Erwerber, um sich den Anforderungen an die starke Kundenauthentifizierung zu 
entziehen. Gleichzeitig sollte die starke Kundenauthentifizierung stets kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

(109) Da der Zahlungsdienstleister, der eine starke Kundenauthentifizierung anwenden 
sollte, der Zahlungsdienstleister ist, der die personalisierten Sicherheitsmerkmale 
ausgibt, sollten Zahlungsvorgänge, die nicht vom Zahler, sondern nur vom 
Zahlungsempfänger ausgelöst werden, keiner starken Kundenauthentifizierung 
unterliegen, sofern diese Transaktionen ohne jegliche Interaktion oder Beteiligung des 
Zahlers ausgelöst werden. Der Regulierungsansatz für ▌ Lastschriften ▌ sollte 
angeglichen werden und dieselben Verbraucherschutzmaßnahmen, einschließlich 
Erstattungen, beinhalten. 

(109a) Im Zusammenhang mit Zahlungen von Unternehmen zu Unternehmen (B2B) oder 
von Unternehmen zu Regierungen (B2G) sollte die starke Kundenauthentifizierung 
dem Risikoniveau der jeweiligen Vorgänge entsprechen, wobei insbesondere 
zwischen diesen Betreibern bereits vorhandene Kontrollen berücksichtigt werden 
sollten. Zur Verringerung des Verwaltungsaufwands sollte die starke 
Kundenauthentifizierung nicht für jeden derartigen Vorgang vorgeschrieben sein 
und nach einem risikobasierten Ansatz angepasst werden. 

(110) Um die finanzielle Inklusion zu verbessern und im Einklang mit der Richtlinie (EU) 
2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates28 über die 
Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen sollten alle 
Zahlungsdienstnutzer, einschließlich Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, 
Menschen mit geringen digitalen Kompetenzen und Personen, die keinen Zugang zu 
digitalen Geräten wie Smartphones haben, von dem von der starken 
Kundenauthentifizierung bereitgestellten Schutz vor Betrug profitieren, insbesondere 
wenn es um die Nutzung digitaler Fernzahlungsvorgänge und den Online-Zugang zu 
Zahlungskonten als grundlegende Finanzdienstleistungen geht. Mit der Einführung der 
starken Kundenauthentifizierung war es einigen Verbrauchern in der Union nicht 
möglich, Online-Transaktionen durchzuführen, weil sie materiell nicht in der Lage 
waren, die starke Kundenauthentifizierung durchzuführen. Daher sollten 
Zahlungsdienstleister sicherstellen, dass ihre Kunden von verschiedenen Methoden zur 
Durchführung der starken Kundenauthentifizierung profitieren können, die an ihre 
Bedürfnisse und Situationen angepasst sind. Diese Methoden sollten nicht von einer 
einzigen Technologie, einem Gerät oder Mechanismus oder vom Besitz eines 
Smartphones oder eines sonstigen intelligenten Geräts abhängen. 

(111) EUid-Brieftaschen, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/201429 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, geändert durch die Verordnung [XXX], umgesetzt werden, 
sind elektronische Identifizierungsmittel, die Identifizierungs- und 
Authentifizierungsinstrumente für den grenzüberschreitenden Zugang zu 
Finanzdienstleistungen, einschließlich Zahlungsdiensten, bieten. Die Einführung der 
EUid-Brieftasche würde die grenzüberschreitende digitale Identifizierung und 

                                                
28  Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 

2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. 
L 151 vom 7.6.2019, S. 70). 

29  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. 
L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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Authentifizierung für sichere digitale Zahlungen weiter erleichtern und die 
Entwicklung einer gesamteuropäischen digitalen Zahlungslandschaft erleichtern.  

(112) Die Zunahme des E-Commerce und der mobilen Zahlungen sollte mit einer 
allgemeinen Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen einhergehen. Im Falle der 
Fernauslösung eines Zahlungsvorgangs, d. h. wenn ein Zahlungsauftrag über das 
Internet erteilt wird, sollte sich die Authentifizierung von Transaktionen auf 
dynamische Codes stützen, um den Nutzer jederzeit über den Betrag und den 
Zahlungsempfänger des Zahlungsvorgangs zu informieren, den der Nutzer autorisiert.  

(113) Die Anforderung, bei Fernzahlungsvorgängen die starke Kundenauthentifizierung über 
Codes anzuwenden, die die Transaktion dynamisch mit einem bestimmten Betrag und 
einem bestimmten Zahlungsempfänger verknüpfen, sollte dem Wachstum mobiler 
Zahlungen und der Entstehung einer Vielzahl von Modellen Rechnung tragen, über die 
mobile Zahlungen ausgeführt werden.  

(114) Da die dynamische Verknüpfung das Risiko einer Manipulation des Namens des 
Zahlungsempfängers und des konkreten Betrags der Transaktion zwischen dem 
Zeitpunkt der Erteilung eines Zahlungsauftrags und der Authentifizierung von 
Zahlungen, aber auch das Betrugsrisiko im Allgemeinen adressiert, sollten die 
Zahlungsdienstleister bei mobilen Zahlungen, bei denen die Durchführung einer 
starken Kundenauthentifizierung die Nutzung des Internets auf dem Gerät des Zahlers 
erfordert, auch Elemente anwenden, die die Transaktion dynamisch mit einem 
bestimmten Betrag und einem bestimmten Zahlungsempfänger verknüpfen, oder 
harmonisierte Sicherheitsmaßnahmen mit gleicher Wirkung, die die Vertraulichkeit, 
Authentizität und Integrität der Transaktion in allen Phasen der Auslösung 
sicherstellen.  

(115) Gemäß der Ausnahme von der starken Kundenauthentifizierung nach Artikel 18 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 durften Zahlungsdienstleister von der 
Anwendung der starken Kundenauthentifizierung absehen, wenn der Zahler einen 
elektronischen Fernzahlungsvorgang ausgelöst hat, der vom Zahlungsdienstleister als 
mit einem geringen Risiko behaftet eingestuft wurde, das auf der Grundlage von 
Transaktionsüberwachungsmechanismen bewertet wurde. Die Rückmeldungen aus 
dem Markt haben jedoch gezeigt, dass es, damit mehr Zahlungsdienstleister eine 
Transaktionsrisikoanalyse durchführen, erforderlich ist, geeignete Vorschriften über 
den Umfang der Transaktionsrisikoanalyse zu erlassen, klare Prüfungsanforderungen 
einzuführen, detailliertere und bessere Definitionen der Anforderungen an die 
Risikoüberwachung und die auszutauschenden Daten bereitzustellen und die 
potenziellen Vorteile zu bewerten, die sich daraus ergäben, dass Zahlungsdienstleister 
betrügerische Zahlungsvorgänge, für die sie allein haften, melden könnten. Die EBA 
sollte Entwürfe technischer Regulierungsstandards mit Vorschriften für die 
Transaktionsrisikoanalyse ausarbeiten. Damit die Ausnahme von der 
Transaktionsrisikoanalyse stärker in Anspruch genommen wird, sollten in den 
Entwürfen technischer Regulierungsstandards zusätzliche Schwellenwerte für diese 
Ausnahme in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus sollte die EBA prüfen, ob 
geklärt werden muss, ob in die Betrugsquoten der Zahlungsdienstleister nur die 
Haftung gegenüber dem Zahler einzubeziehen ist.  

(116) Die Sicherheitsmaßnahmen sollten dem Risikoniveau der Zahlungsdienste 
angemessen sein. Um die Entwicklung benutzerfreundlicher und leicht zugänglicher 
Zahlungsmittel für Zahlungen mit einem niedrigen Risiko wie kontaktlose 
Kleinbetragszahlungen an der Verkaufsstelle oder in einem Unternehmenskontext 
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durch einen Firmenkunden getätigte Zahlungen, unabhängig davon, ob diese 
Zahlungen an ein Mobiltelefon gebunden sind, zu ermöglichen, sollten in den 
technischen Regulierungsstandards die Ausnahmen von der Anwendung der 
Sicherheitsanforderungen dargelegt sein. Die sichere Nutzung personalisierter 
Sicherheitsmerkmale ist notwendig, um die Risiken im Zusammenhang mit Spoofing, 
Phishing und anderen Betrugspraktiken einzuschränken. Der Nutzer sollte sich darauf 
verlassen können, dass Vorkehrungen getroffen werden, die die Vertraulichkeit und 
Integrität der personalisierten Sicherheitsmerkmale schützen. 

(117) Zahlungsdienstleister sollten die starke Kundenauthentifizierung unter anderem dann 
anwenden, wenn der Zahlungsdienstnutzer über einen Fernkanal Maßnahmen 
durchführt, die das Risiko von Zahlungsbetrug oder anderem Missbrauch bergen 
können. Die Zahlungsdienstleister sollten über angemessene Sicherheitsmaßnahmen 
verfügen, um die Vertraulichkeit und Integrität der personalisierten 
Sicherheitsmerkmale des Zahlungsdienstnutzers zu schützen. 

(118) Es gibt kein einheitliches Verständnis der Marktakteure in allen Mitgliedstaaten über 
die Anforderungen an die starke Kundenauthentifizierung, die für die Registrierung 
von Zahlungsinstrumenten, insbesondere Zahlungskarten, in digitalen Brieftaschen 
gelten. Die Schaffung eines Tokens oder dessen Ersatzvorgangs kann die Gefahr von 
Zahlungsbetrug oder anderen Formen des Missbrauchs bergen. Die Erstellung oder der 
Austausch eines Tokens eines Zahlungsinstruments, die über einen Fernkanal unter 
Beteiligung des Zahlungsdienstnutzers erfolgt, sollte daher die Anwendung einer 
starken Kundenauthentifizierung durch den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsdienstnutzers zum Zeitpunkt der Ausgabe oder des Ersatzes des Tokens 
erfordern. Durch die Anwendung der starken Kundenauthentifizierung in der Phase 
der Erstellung oder Ersetzung eines Tokens sollte der Zahlungsdienstleister aus der 
Ferne überprüfen, ob der Zahlungsdienstnutzer der rechtmäßige Nutzer des 
Zahlungsinstruments ist, und den Nutzer und die digitalisierte Version des 
Zahlungsinstruments mit dem jeweiligen Gerät in Verbindung bringen.  

(119) Betreiber digitaler Pass-through-Brieftaschen, die die Elemente der starken 
Kundenauthentifizierung überprüfen, wenn in den digitalen Brieftaschen gespeicherte 
tokenisierte Instrumente für Zahlungen verwendet werden, sollten verpflichtet werden, 
Auslagerungsvereinbarungen mit den Zahlungsdienstleistern des Zahlers zu schließen, 
damit diese diese Überprüfungen fortsetzen können, aber auch dazu verpflichtet 
werden, die wesentlichen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die 
Zahlungsdienstleister des Zahlers sollten im Rahmen solcher Vereinbarungen die volle 
Haftung für den Fall behalten, dass Betreiber digitaler Pass-through-Brieftaschen die 
starke Kundenauthentifizierung nicht anwenden, und das Recht haben, die 
Sicherheitsbestimmungen des Betreibers der Brieftasche zu prüfen und zu 
kontrollieren. 

(120) Wenn Anbieter von technischen Diensten oder Zahlungssystembetreiber für 
Zahlungsempfänger oder Zahlungsdienstleister von Zahlungsempfängern oder Zahlern 
Dienstleistungen erbringen, sollten sie die Anwendung einer starken 
Kundenauthentifizierung im Rahmen ihrer Rolle bei der Auslösung oder Ausführung 
von Zahlungsvorgängen unterstützen. Angesichts der Rolle, die sie dabei spielen, 
sicherzustellen, dass die zentralen Sicherheitsanforderungen für Massenzahlungen 
ordnungsgemäß umgesetzt werden, unter anderem durch die Bereitstellung geeigneter 
IT-Lösungen, sollten Anbieter von technischen Diensten und Zahlungssystembetreiber 
für unmittelbaren finanziellen Schaden haftbar gemacht werden, der dem 
Zahlungsempfänger, dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers oder dem 
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Zahlungsdienstleister des Zahlers dadurch entsteht, dass sie im Rahmen ihrer 
Vertragsbeziehung nicht die Leistungen erbringen, die erforderlich sind, um die 
Durchführung einer starken Kundenauthentifizierung zu ermöglichen, auf 
verhältnismäßige Weise und nicht über den Betrag des betreffenden Vorgangs 
hinaus. 

(121) Die Mitgliedstaaten sollten die zuständigen Behörden für die Zulassung von 
Zahlungsinstituten sowie für die Akkreditierung und Überwachung von Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung benennen. 

(122) Unbeschadet des Rechts der Kunden, Gerichte anzurufen, sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass leicht zugängliche, adäquate, unabhängige, unparteiische, 
transparente und wirksame Verfahren zur alternativen Streitbeilegung zwischen 
Zahlungsdienstleistern und Zahlungsdienstnutzern bestehen. Die Verordnung (EG) 
Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates30 sieht vor, dass der Schutz, 
der einem Verbraucher nach den zwingenden Rechtsvorschriften des Landes gewährt 
wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch vertragliche 
Bestimmungen über das auf den Vertrag anzuwendende Recht ausgehöhlt werden 
darf. Im Hinblick auf die Einführung eines effizienten und wirksamen 
Streitbeilegungsverfahrens sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass sich 
Zahlungsdienstleister einem Verfahren zur alternativen Streitbeilegung im Einklang 
mit den Qualitätsanforderungen der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates31 unterwerfen, um Streitigkeiten beizulegen, bevor sie ein 
Gericht anrufen. Die benannten zuständigen Behörden sollten der Kommission eine 
oder mehrere zuständige Stellen zur alternativen Streitbeilegung in ihrem 
Hoheitsgebiet mitteilen, die für die Beilegung nationaler und grenzüberschreitender 
Streitigkeiten zuständig sind und bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten gemäß 
dieser Verordnung zusammenarbeiten. Alternative Streitbeilegungsverfahren sollten 
für Zahlungsdienstleister zwingend vorgeschrieben sein. 

(123) Die Verbraucher sollten berechtigt sein, ihre Rechte in Bezug auf die Pflichten, die 
Zahlungsdienstleistern und E-Geld-Dienstleistern gemäß dieser Verordnung auferlegt 
werden, durch Verbandsklagen gemäß der Richtlinie (EU) 2020/1828 des 
Europäischen Parlaments und des Rates32 durchzusetzen. 

(124) Es sollten geeignete Verfahren eingeführt werden, um gegen Zahlungsdienstleister, die 
ihren Pflichten nicht nachkommen, Beschwerde zu erheben, und sicherzustellen, dass 
gegebenenfalls verhältnismäßige, wirksame und abschreckende Sanktionen verhängt 
werden. Um die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, sollten die 
Mitgliedstaaten zuständige Behörden benennen, die die Bedingungen der Verordnung 

                                                
30  ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6. 
31  Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 

über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 63). 

32  Richtlinie (EU) 2020/1828 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen 
der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409, 4.12.2020, 
S. 1). 
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(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates33 erfüllen und 
unabhängig von den Zahlungsdienstleistern handeln. Die Mitgliedstaaten sollten der 
Kommission mitteilen, welche Behörden benannt wurden, und eine genaue 
Beschreibung ihrer Aufgaben vorlegen. 

(125) Unbeschadet des Rechts, vor Gericht zu klagen, um die Einhaltung dieser Verordnung 
sicherzustellen, sollten die zuständigen Behörden die notwendigen Befugnisse nach 
dieser Verordnung ausüben, einschließlich der Befugnis, mutmaßliche Verstöße zu 
untersuchen und verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen 
aufzuerlegen, wenn der Zahlungsdienstleister die Rechte und Pflichten gemäß dieser 
Verordnung nicht einhält, insbesondere wenn die Gefahr eines erneuten Verstoßes 
oder andere Bedenken im Hinblick auf die kollektiven Verbraucherinteressen 
bestehen. Die zuständigen Behörden sollten wirksame Mechanismen einrichten, um 
die Meldung potenzieller oder tatsächlicher Verstöße zu fördern. Die 
Verteidigungsrechte eines Angeklagten sollten von diesen Mechanismen unberührt 
bleiben. 

(126) Die Mitgliedstaaten sollten verpflichtet werden, wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung 
vorzusehen. Diese verwaltungsrechtlichen Sanktionen, Zwangsgelder und 
Verwaltungsmaßnahmen sollten bestimmten Mindestanforderungen genügen, 
einschließlich der Mindestbefugnisse, die den zuständigen Behörden übertragen 
werden sollten, um sie verhängen zu können, der Kriterien, die die zuständigen 
Behörden bei ihrer Anwendung, bei ihrer Veröffentlichung und bei der 
Berichterstattung über sie berücksichtigen sollten. Die Mitgliedstaaten sollten 
spezifische Vorschriften und wirksame Mechanismen für die Verhängung von 
Zwangsgeldern festlegen. 

(127) Die zuständigen Behörden sollten befugt sein, Geldbußen zu verhängen, die so hoch 
sind, dass sie den zu erwartenden Nutzen aufwiegen und selbst auf größere Institute 
abschreckend wirken. 

(128) Bei der Verhängung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen sollten die zuständigen Behörden bei der Festlegung der Art 
der verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder anderen Verwaltungsmaßnahmen und der 
Höhe der Geldbußen etwaige frühere strafrechtliche Sanktionen berücksichtigen, die 
gegen dieselbe natürliche oder juristische Person verhängt wurden, die für denselben 
Verstoß verantwortlich ist. Damit soll sichergestellt werden, dass die Schwere aller 
Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen, die im Falle einer Kumulierung von 
Verwaltungs- und Strafverfahren zu Strafzwecken verhängt werden, auf das Maß 
beschränkt ist, das angesichts der Schwere des betreffenden Verstoßes erforderlich ist. 

(129) Ein wirksames Aufsichtssystem setzt voraus, dass die Aufsichtsbehörden sich der 
Schwächen bei der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung durch die 
Zahlungsdienstleister bewusst sind. Daher ist es wichtig, dass Aufseher sich 
gegenseitig über verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen 

                                                
33  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 
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informieren können, die gegen Zahlungsdienstleister verhängt werden, sofern diese 
Informationen auch für andere Aufseher relevant sind. 

(130) Die Wirksamkeit des Unionsrahmens für Zahlungsdienste hängt von der 
Zusammenarbeit zwischen einem breiten Spektrum zuständiger Behörden ab, darunter 
nationale Behörden für Steuern, Datenschutz, Wettbewerb, Verbraucherschutz, Audit, 
Polizei und andere Durchsetzungsbehörden. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 
dass ihr Rechtsrahmen die erforderliche Zusammenarbeit ermöglicht und erleichtert, 
um die Ziele des Unionsrahmens für Zahlungsdienste auch durch die ordnungsgemäße 
Durchsetzung seiner Vorschriften zu erreichen. Diese Zusammenarbeit sollte den 
Informationsaustausch sowie die Amtshilfe bei der wirksamen Durchsetzung von 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen, insbesondere bei der grenzüberschreitenden 
Beitreibung von Geldstrafen, umfassen. 

(131) Unabhängig von ihrer Bezeichnung nach nationalem Recht gibt es in vielen 
Mitgliedstaaten Formen von beschleunigten Durchsetzungsverfahren oder 
Vergleichsvereinbarungen, die als Alternative zu förmlichen Verfahren genutzt 
werden, um eine schnellere Annahme einer Entscheidung zur Verhängung einer 
verwaltungsrechtlichen Sanktion oder einer Verwaltungsmaßnahme oder zur 
Beendigung des mutmaßlichen Verstoßes und seiner Folgen zu erreichen, bevor ein 
förmliches Sanktionsverfahren eingeleitet wird. Auch wenn es aufgrund der sehr 
unterschiedlichen rechtlichen Ansätze auf nationaler Ebene nicht angebracht erscheint, 
auf Unionsebene solche Durchsetzungsmethoden zu harmonisieren, die von vielen 
Mitgliedstaaten eingeführt wurden, sollte anerkannt werden, dass solche Methoden es 
den zuständigen Behörden, die sie anwenden können, ermöglichen, Verfahren wegen 
Regelverstößen unter Umständen schneller, kostengünstiger und insgesamt effizienter 
zu bearbeiten. Diese Methoden sollten daher gefördert werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten jedoch nicht verpflichtet sein, solche Durchsetzungsmethoden in ihren 
Rechtsrahmen aufzunehmen oder die zuständigen Behörden zur Anwendung dieser 
Methoden zu zwingen, wenn sie dies nicht für angemessen halten.  

(132) Die Mitgliedstaaten haben eine Vielzahl von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen für Verstöße gegen die wichtigsten Bestimmungen zur 
Regelung der Zahlungsdienste eingeführt und sehen derzeit uneinheitliche Ansätze für 
die Untersuchung und Ahndung von Verstößen gegen diese Bestimmungen vor. Wenn 
nicht genauer festgelegt würde, welche Kernbestimmungen eine hinreichend 
abschreckende Durchsetzung überall in der Union auslösen müssen, würde dies die 
Verwirklichung des Binnenmarkts für Zahlungsdienste behindern und die Gefahr 
bergen, Anreize für die Wahl des günstigsten Gerichtsstands zu schaffen, da die 
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten nicht über dieselbe Handhabe verfügen, 
um diese Verstöße rasch und mit derselben Abschreckungswirkung ahnden zu können. 

(133) Da der Zweck der Zwangsgelder darin besteht, natürliche oder juristische Personen, 
die als für einen andauernden Verstoß verantwortlich identifiziert wurden oder einer 
Anordnung der untersuchenden zuständigen Behörde nachkommen müssen, zu 
zwingen, dieser Anordnung nachzukommen oder den andauernden Verstoß zu 
beenden, sollte die Verhängung von Zwangsgeldern die zuständigen Behörden nicht 
daran hindern, spätere verwaltungsrechtliche Sanktionen für denselben Verstoß zu 
verhängen. 

(134) Sofern die Mitgliedstaaten nichts anderes vorsehen, sollten Zwangsgelder tageweise 
berechnet werden. 
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(135) Die zuständigen Behörden sollten von den Mitgliedstaaten ermächtigt werden, solche 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen gegen 
Zahlungsdienstleister oder gegebenenfalls andere natürliche oder juristische Personen 
zu verhängen, um im Falle eines Verstoßes Abhilfe zu schaffen. Die Sanktionen und 
Maßnahmen sollten ausreichend breit gefächert sein, damit die Mitgliedstaaten und die 
zuständigen Behörden den Unterschieden zwischen Zahlungsdienstleistern, 
insbesondere zwischen Kreditinstituten und anderen Zahlungsinstituten und in Bezug 
auf ihre Größe, Merkmale und Art der Geschäftstätigkeit Rechnung tragen können. 

(136) Die Veröffentlichung einer verwaltungsrechtlichen Sanktion oder einer 
Verwaltungsmaßnahme bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung 
kann eine starke abschreckende Wirkung gegen die Wiederholung eines solchen 
Verstoßes haben. Die Veröffentlichung informiert auch andere Stellen über die 
Risiken, die mit dem sanktionierten Zahlungsdienstleister verbunden sind, bevor sie 
eine Geschäftsbeziehung eingehen, und unterstützt die zuständigen Behörden in 
anderen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Risiken, die mit einem Zahlungsdienstleister 
verbunden sind, wenn dieser in ihrem Mitgliedstaat grenzüberschreitend tätig ist. Aus 
diesen Gründen sollte die Veröffentlichung von Entscheidungen über 
verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen zulässig sein, solange 
sie juristische Personen betrifft. Bei der Entscheidung über die Veröffentlichung einer 
verwaltungsrechtlichen Sanktion oder Verwaltungsmaßnahme sollten die zuständigen 
Behörden die Schwere des Verstoßes und die abschreckende Wirkung, die die 
Veröffentlichung voraussichtlich haben wird, berücksichtigen. Eine solche 
Veröffentlichung, die sich auf natürliche Personen bezieht, kann jedoch in 
unverhältnismäßiger Weise in deren Rechte eingreifen, die sich aus der Charta der 
Grundrechte und den geltenden Datenschutzvorschriften der Union ergeben. Daher 
sollte die Veröffentlichung anonymisiert erfolgen, es sei denn, die zuständige Behörde 
hält es für erforderlich, Entscheidungen, die personenbezogene Daten enthalten, für 
die wirksame Durchsetzung dieser Verordnung zu veröffentlichen, auch im Falle 
öffentlicher Erklärungen oder vorübergehender Verbote. In solchen Fällen sollte die 
zuständige Behörde ihre Entscheidung begründen. 

(137) Um genauere Informationen über den Grad der Einhaltung des Unionsrechts vor Ort 
zu erlangen und gleichzeitig die Durchsetzungstätigkeit der zuständigen Behörden 
sichtbarer zu machen, ist es notwendig, den Anwendungsbereich auszuweiten und die 
Qualität der Daten, die die zuständigen Behörden der EBA melden, zu verbessern. Die 
zu meldenden Informationen sollten anonymisiert werden, um den geltenden 
Datenschutzvorschriften zu entsprechen, und in aggregierter Form bereitgestellt 
werden, um den Vorschriften über die Wahrung des Berufsgeheimnisses und der 
Vertraulichkeit von Verfahren Rechnung zu tragen. Die EBA sollte der Kommission 
regelmäßig über die Fortschritte bei den Durchsetzungsmaßnahmen in den 
Mitgliedstaaten Bericht erstatten.  

(138) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um 
unter Berücksichtigung der Inflation die Beträge zu aktualisieren, bis zu denen ein 
Zahler verpflichtet sein kann, die Verluste im Zusammenhang mit nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen zu tragen, die sich aus der Nutzung eines verlorenen oder 
gestohlenen Zahlungsinstruments oder aus der missbräuchlichen Verwendung eines 
Zahlungsinstruments ergeben. Bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die 
Kommission sicherstellen, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 
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Parlament und dem Rat zeitgleich, rechtzeitig und in geeigneter Weise übermittelt 
werden. 

(139) Um eine kohärente Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, sollte sich die 
Kommission auf das Fachwissen und die Unterstützung der EBA verlassen können, 
die die Aufgabe haben sollte, Leitlinien auszuarbeiten und Entwürfe für die 
technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards auszuarbeiten. Der 
Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, diese Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards zu erlassen. Die EBA sollte bei der Ausarbeitung von 
Leitlinien, Entwürfen technischer Regulierungsstandards und Entwürfen technischer 
Durchführungsstandards gemäß dieser Verordnung und im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 alle einschlägigen Interessenträger, einschließlich 
derer des Zahlungsdienstmarktes, anhören und den Interessen aller Beteiligten 
Rechnung tragen. 

(140) Die EBA sollte im Einklang mit Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 mit Produktinterventionsbefugnissen ausgestattet werden, um in der 
Union bestimmte Arten oder Merkmale eines Zahlungsdienstes oder eines E-Geld-
Dienstes, bei denen festgestellt wird, dass sie den Verbrauchern schaden und das 
ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität der Finanzmärkte gefährden 
könnten, vorübergehend verbieten oder beschränken zu können. Die Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sollte daher entsprechend geändert werden. Diese Befugnisse sollte die 
EBA möglichst erst nach Konsultation der Zahlungsdienstleister bzw. Drittanbieter 
ausüben. 

(140a) Der EBA sollten sämtliche – auch personellen – Ressourcen an die Hand gegeben 
werden, die erforderlich sind, damit sie ihr Mandat gemäß dieser Verordnung 
erfüllen kann. 

(141) Der Anhang der Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des 
Rates34 sollte durch Aufnahme eines Verweises auf die vorliegende Verordnung 
geändert werden, damit die grenzübergreifende Zusammenarbeit bei der Durchsetzung 
der vorliegenden Verordnung erleichtert wird. 

(142) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die weitere Integration eines Binnenmarktes 
für Zahlungsdienste, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 
kann, da es die Harmonisierung einer Reihe von unterschiedlichen Vorschriften des 
Unionsrechts und des nationalen Rechts erfordert, sondern vielmehr wegen seines 
Umfangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 
über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(143) Da mit dieser Verordnung und der Richtlinie (EU) XXX (PSD3) der Rechtsrahmen für 
die Erbringung von Massenzahlungsdiensten und E-Geld-Diensten in der Union 
festgelegt wird, um Rechtssicherheit und die Kohärenz des Rechtsrahmens der Union 
sicherzustellen, sollte die vorliegende Verordnung ab demselben Zeitpunkt gelten wie 
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die die Mitgliedstaaten erlassen müssen, um 

                                                
34  Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/200 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1). 
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der Richtlinie (EU) XXX (PSD3) nachzukommen. Die Bestimmungen, nach denen 
Zahlungsdienstleister bei Überweisungen Abweichungen zwischen dem Namen und 
dem Kundenidentifikator eines Zahlungsempfängers überprüfen müssen, und die 
jeweilige Haftungsregelung sollten jedoch 24 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung gelten, sodass die Zahlungsdienstleister genügend Zeit haben, um die 
erforderlichen Schritte zur Anpassung ihrer internen Systeme zu unternehmen, um 
diesen Anforderungen nachzukommen.  

(144) Im Einklang mit den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung sollte diese Verordnung 
auf ihre Wirksamkeit und Effizienz bei der Erreichung ihrer Ziele überprüft werden. 
Die Überprüfung sollte so lange nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung 
erfolgen, dass ausreichende Nachweise vorliegen, auf die sich die Überprüfung stützen 
kann. Fünf Jahre gelten als angemessener Zeitraum. Während bei der Überprüfung die 
vorliegende Verordnung als Ganzes berücksichtigt werden sollte, sollte bestimmten 
Themen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, nämlich dem Funktionieren 
des Open Banking, der Erhebung von Gebühren für Zahlungsdienste und weiteren 
Lösungen zur Betrugsbekämpfung. In Bezug auf den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung ist es jedoch angesichts der Bedeutung, die diesem Gegenstand in 
Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments 
und des Rates35 beigemessen wird, angezeigt, eine Überprüfung zu einem früheren 
Zeitpunkt, nämlich drei Jahre nach ihrem Geltungsbeginn, vorzunehmen. Bei dieser 
Überprüfung des Anwendungsbereichs sollte sowohl die mögliche Ausweitung der 
Liste der erfassten Zahlungsdienste auf Dienste wie solche, die von Zahlungssystemen 
und Zahlverfahren erbracht werden, als auch die mögliche Aufnahme einiger derzeit 
ausgeschlossener technischer Dienste in den Anwendungsbereich geprüft werden. 

(145) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und den mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundsätzen, einschließlich des 
Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens, des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, der unternehmerischen Freiheit, des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und des Rechts, wegen derselben Straftat nicht zweimal 
strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden. Diese Verordnung sollte unter 
Wahrung dieser Rechte und Grundsätze angewandt werden. 

(146) Verweise auf Beträge in Euro sind als Verweise auf den entsprechenden Gegenwert in 
der nationalen Währung der Mitgliedstaaten zu verstehen, deren Währung nicht der 
Euro ist. 

(146a) Die Verbraucher sollten Zugang zu verhältnismäßigen und wirksamen 
Rechtsbehelfen und zu einer Entschädigung für jeden von ihnen erlittenen Schaden 
haben. Diese Rechtsbehelfe sollten die Anwendung anderer Rechtsbehelfe, die den 
Verbrauchern nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht zur Verfügung 
stehen, unberührt lassen. 

                                                
35  Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) 
Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, 
S. 1). 
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(147) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates36 konsultiert 
und hat am [XX XX 2023]37 eine Stellungnahme abgegeben –– 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

TITEL I 

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 
(1) Mit dieser Verordnung werden für die Erbringung von Zahlungsdiensten und E-Geld-Diensten einheitliche 

Anforderungen in Bezug auf Folgendes festgelegt: 

a) die Transparenz der Vertragsbedingungen und die Informationspflichten bei Zahlungsdiensten und 
E-Geld-Diensten,  

b) die Rechte und Pflichten von Zahlungsdienstnutzern und E-Geld-Dienstnutzern sowie von 
Zahlungs- und E-Geld-Dienstleistern im Zusammenhang mit der Erbringung von Zahlungs- und E-
Geld-Diensten. 

(2) Sofern nicht anders angegeben, sind Bezugnahmen auf Zahlungsdienste in dieser Verordnung als 
Bezugnahmen auf Zahlungs- und E-Geld-Dienste zu verstehen. 

(3) Sofern nicht anders angegeben, sind Bezugnahmen auf Zahlungsdienstleister in dieser Verordnung als 
Bezugnahmen auf Zahlungs- und E-Geld-Dienstleister zu verstehen. 

(3a) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der vorliegenden 

Verordnung gilt die Verordnung (EU) 2016/679. 

 

Artikel 2 

Geltungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für Zahlungsdienste, die innerhalb der Union von folgenden Kategorien von 

Zahlungsdienstleistern erbracht werden: 

a) Kreditinstituten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates38, einschließlich deren Zweigniederlassungen, sofern diese 

                                                
36  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 

37  ABl. C […] vom […], S. […]. 
38  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1. 
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sich in der Union befinden, unabhängig davon, ob sich der Hauptsitz innerhalb oder außerhalb der 
Union befindet, 

b) Postscheckämtern, die nach nationalem Recht zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt sind, 

c) Zahlungsinstituten,  
d) der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken, wenn diese nicht in ihrer 

Eigenschaft als Währungsbehörden oder andere Behörden handeln, 

e) den Mitgliedstaaten oder ihren regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, wenn diese nicht in 
ihrer Eigenschaft als Behörden handeln. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für 
a) Zahlungsvorgänge, die ohne zwischengeschaltete Stellen ausschließlich als direkte Bargeldzahlung 

vom Zahler an den Zahlungsempfänger erfolgen, 
b) Zahlungsvorgänge, die über einen Handelsvertreter im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 

86/653/EWG zwischen dem Zahler und dem Zahlungsempfänger abgewickelt werden, sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: i) der Handelsvertreter ist aufgrund einer Vereinbarung befugt, 
den Verkauf oder Erwerb von Waren oder Dienstleistungen nur im Namen des Zahlers oder nur im 
Namen des Zahlungsempfängers, nicht aber beider, auszuhandeln oder abzuschließen, unabhängig 
davon, ob er im Besitz des Kundengeldes ist oder nicht, und ii) eine solche Vereinbarung verschafft 
dem Zahler oder Zahlungsempfänger eine echte Marge, um mit dem Handelsvertreter zu verhandeln 
oder den Verkauf oder Erwerb von Waren oder Dienstleistungen abzuschließen, 

c) die nicht gewerbsmäßige Entgegennahme und Übergabe von Bargeld im Rahmen einer 
gemeinnützigen Tätigkeit oder einer Tätigkeit ohne Erwerbszweck, 

d) Dienste, bei denen der Zahlungsempfänger dem Zahler im Rahmen eines Zahlungsvorgangs zum 
Erwerb von Waren und Dienstleistungen Bargeld aushändigt, nachdem ihn der 
Zahlungsdienstnutzer kurz vor Ausführung des Zahlungsvorgangs ausdrücklich darum gebeten hat, 

e) Dienste, bei denen unabhängig von der Ausführung eines Zahlungsvorgangs und ohne jede 
Verpflichtung zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen in Einzelhandelsgeschäften auf 
ausdrücklichen Wunsch des Zahlungsdienstnutzers freiwillig Bargeld ausgehändigt wird. Der 
Zahlungsdienstnutzer ist vor Aushändigung des verlangten Bargelds über alle 
etwaigen Entgelte für diesen Dienst zu informieren, 

f) Zahlungsvorgänge, denen eines der folgenden Dokumente zugrunde liegt, das 
auf den Zahlungsdienstleister gezogen ist und die Bereitstellung von Geld an 
einen Zahlungsempfänger vorsieht: 
i) ein Papierscheck im Sinne des Genfer Abkommens vom 19. März 1931 über das 

Einheitliche Scheckgesetz, 
ii) ein Papierscheck, der dem unter Ziffer i genannten ähnlich ist und dem Recht von 

Mitgliedstaaten unterliegt, die nicht Vertragspartei des Genfer Abkommens vom 19. März 
1931 über das Einheitliche Scheckgesetz sind, 

iii) ein im Genfer Abkommens vom 7. Juni 1930 über das Einheitliche Wechselgesetz genannter 
Wechsel in Papierform, 

iv) ein Wechsel in Papierform, der dem in Ziffer iii genannten ähnlich ist und dem Recht von 
Mitgliedstaaten unterliegt, die nicht Vertragspartei des Genfer Abkommens vom 7. Juni 
1930 über das Einheitliche Wechselgesetz sind, 

v) ein Gutschein in Papierform, 
vi) ein Reisescheck in Papierform, 
vii) eine Postanweisung in Papierform im Sinne der Definition des Weltpostvereins, 

g) Zahlungsvorgänge, die innerhalb eines Zahlungs- oder Wertpapierabwicklungssystems zwischen 
Zahlungsausgleichsagenten, zentralen Gegenparteien, Clearingstellen oder Zentralbanken und 
anderen Teilnehmern des Systems und Zahlungsdienstleistern abgewickelt werden; Artikel 31 bleibt 
hiervon unberührt, 

h) Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der Bedienung von Wertpapieranlagen, wie z. B. 
Dividenden, Erträge oder sonstige Ausschüttungen oder deren Einlösung oder Veräußerung, die von 
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den unter Buchstabe g genannten Personen oder von Wertpapierdienstleistungen erbringenden 
Wertpapierfirmen, Kreditinstituten, Organismen für gemeinsame Anlagen oder 
Vermögensverwaltungsgesellschaften und jeder anderen Einrichtung, die für die Verwahrung von 
Finanzinstrumenten zugelassen ist, durchgeführt werden, 

ha) Zahlungsvorgänge, die mithilfe von E-Geld-Token gemäß Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 7 der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments 
und des Rates39 für die Ausführung von Handels- oder 
Abwicklungsdienstleistungen genutzt werden, wenn der 
Zahlungsdienstleister bereits als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen 
in einem Mitgliedstaat gemäß Titel V der genannten Verordnung zugelassen 
worden ist, 

i) unbeschadet des Artikels 23 Absatz 2 und der Artikel 58 und 87 Dienste, die 
von Anbietern von technischen Diensten erbracht werden,  

j) Dienste, die auf bestimmten Zahlungsinstrumenten beruhen, die eine der folgenden Bedingungen 
erfüllen: 

i) die Instrumente gestatten ihrem Inhaber, Waren oder Dienstleistungen lediglich in den 
physischen oder virtuellen Geschäftsräumen des Emittenten oder innerhalb eines einzigen 
begrenzten Netzes von Dienstleistern im Rahmen einer Geschäftsvereinbarung mit einem 
professionellen Emittenten zu erwerben, 

ii) die Instrumente können nur zum Erwerb eines sehr begrenzten Waren- oder 
Dienstleistungsspektrums verwendet werden, wozu unter anderem Instrumente zählen, die 
auf die Nutzung im Rahmen von Transaktionen zwischen Unternehmen beschränkt sind, 

iii) die Instrumente sind nur in einem Mitgliedstaat gültig, werden auf Ersuchen eines 
Unternehmens oder einer öffentlichen Stelle bereitgestellt, unterliegen zu bestimmten 
sozialen oder steuerlichen Zwecken den Vorschriften einer nationalen oder regionalen 
öffentlichen Stelle und dienen dem Erwerb bestimmter Waren oder Dienstleistungen von 
Anbietern, die eine gewerbliche Vereinbarung mit dem Emittenten geschlossen haben, und 
können nicht in Bargeld umgewandelt werden, 

k) Zahlungsvorgänge eines Anbieters elektronischer Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates40 oder Dienste, die zusätzlich zu 
elektronischen Kommunikationsdiensten im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Richtlinie für einen Teilnehmer des Netzes oder Dienstes zu 
folgendem Zweck bereitgestellt werden: 
i) zum Erwerb von digitalen Inhalten und Sprachdiensten, ungeachtet des für den Erwerb oder 

Konsum des digitalen Inhalts verwendeten Geräts, und die über die entsprechende Rechnung 
abgerechnet werden, oder 

ii) die von einem elektronischen Gerät aus oder über dieses ausgeführt und über die 
entsprechende Rechnung im Rahmen einer gemeinnützigen Tätigkeit oder für den Erwerb 
von Tickets abgerechnet werden, 
sofern der Wert jeder Einzelzahlung 60 EUR nicht überschreitet und 

– die Zahlungsvorgänge eines einzelnen Teilnehmers kumuliert 360 EUR monatlich nicht 
überschreiten oder 

                                                
39  Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und 
(EU) 2019/1937, ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj. 

40  Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation, ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36. 
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– bei Teilnehmern, die auf ihr Konto bei einem Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze 
oder -dienste Vorauszahlungen leisten, die Zahlungsvorgänge kumuliert 360 EUR monatlich 
nicht überschreiten, 

l) Zahlungsvorgänge, die zwischen Zahlungsdienstleistern, ihren Agenten oder Zweigniederlassungen 
auf eigene Rechnung ausgeführt werden, 

m) Zahlungsvorgänge zwischen einem Mutterunternehmen und seinem Tochterunternehmen oder 
zwischen Tochterunternehmen desselben Mutterunternehmens und damit verbundene Dienste, 
einschließlich der Einziehung von Geldbeträgen sowie der Ausführung von Zahlungen durch 
Unternehmen, die derselben Gruppe angehören, im Namen der Gruppe durch ein 
Mutterunternehmen oder dessen Tochterunternehmen▐.  

(3) Die Titel II und III gelten für Zahlungsvorgänge in der Währung eines Mitgliedstaats, wenn sowohl der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der des Zahlungsempfängers oder – falls nur ein einziger 
Zahlungsdienstleister an dem Zahlungsvorgang beteiligt ist – dieser in der Union ansässig ist. 

(4) Titel II, mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 20 Nummer 2 Buchstabe e und 
Artikel 24 Buchstabe a und Titel III, mit Ausnahme der Artikel 67 bis 72, gelten für Zahlungsvorgänge in 
einer Währung, die nicht die Währung eines Mitgliedstaats ist, wenn sowohl der Zahlungsdienstleister des 
Zahlers als auch der des Zahlungsempfängers in der Union ansässig ist oder – falls nur ein einziger 
Zahlungsdienstleister an dem Zahlungsvorgang beteiligt ist – dieser in der Union ansässig ist, und zwar für 
die Bestandteile der Zahlungsvorgänge, die in der Union getätigt werden. 

(5) Titel II, mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 20 Nummer 2 Buchstabe e und 
Nummer 5 Buchstabe h und Artikel 24 Buchstabe a sowie Titel III, mit Ausnahme von Artikel 28 
Absätze 2 und 3, Artikel 62, 63 und 67, Artikel 69 Absatz 1 und Artikel 75 und 78 gelten für 
Zahlungsvorgänge in allen Währungen, bei denen lediglich einer der beteiligten Zahlungsdienstleister in 
der Union ansässig ist, und zwar für die Bestandteile der Zahlungsvorgänge, die in der Union getätigt 
werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten können in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der Richtlinie 2013/36/EU genannte 
Institute ganz oder teilweise von der Anwendung dieser Verordnung ausnehmen.  

(7) Die EBA entwickelt bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen = 
ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien, in denen die Kriterien 
für den Ausschluss der in Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 
genannten, über einen Handelsvertreter abgewickelten Zahlungsvorgänge zwischen 
einem Zahler und einem Zahlungsempfänger angegeben sind. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Bedingungen für die in Absatz 2 Buchstabe j genannten Ausschlüsse präzisiert 
werden. Dabei berücksichtigt sie die Erfahrungen, die bei der Anwendung der EBA-
Leitlinien vom 24. Februar 2022 über die Ausnahme für begrenzte Netze gemäß der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 gesammelt wurden. 

Die EBA übermittelt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen = 

ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(9) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum Geltungsbeginn dieser Verordnung 
die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von Absatz 6 erlässt, sowie unverzüglich alle 
späteren Änderungen dieser Vorschriften mit. 

(9a) Die Bestimmungen in Artikel 59 gelten auch für Anbieter elektronischer 

Kommunikationsdienste und Online-Plattformen. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 
1. „Herkunftsmitgliedstaat“ 

a) den Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienstleister seinen Sitz hat, oder 
b) wenn der Zahlungsdienstleister nach dem für ihn geltenden nationalen Recht keinen Sitz hat, den 

Mitgliedstaat, in dem sich seine Hauptverwaltung befindet; 
2. „Aufnahmemitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Zahlungsdienstleister einen Agenten, eine Vertriebsstelle 

oder eine Zweigniederlassung hat oder Zahlungsdienste erbringt und der nicht der Herkunftsmitgliedstaat dieses 
Zahlungsdienstleisters ist; 

3. „Zahlungsdienst“ eine oder mehrere der in Anhang I aufgeführten gewerblichen Tätigkeiten; 
4. „Zahlungsinstitut“ eine juristische Person, der nach Artikel 13 der Richtlinie (EU) [PSD3] eine Zulassung für die 

unionsweite Erbringung von Zahlungsdiensten oder E-Geld-Diensten erteilt wurde; 
5. „Zahlungsvorgang“ die Bereitstellung, den Transfer oder die Abhebung von Geld auf der 

Grundlage eines Zahlungsauftrags, der unabhängig von etwaigen zugrunde liegenden 
Verpflichtungen zwischen Zahler und Zahlungsempfänger vom Zahler oder in dessen 
Namen oder vom Zahlungsempfänger oder in dessen Namen erteilt wurde; 

6. „Auslösung eines Zahlungsvorgangs“ die zur Vorbereitung der Ausführung eines 
Zahlungsvorgangs erforderlichen Schritte, einschließlich der Erteilung eines 
Zahlungsauftrags und der vollständigen Durchführung des Authentifizierungsverfahrens; 

7. „Fernauslösung eines Zahlungsvorgangs“ einen Zahlungsvorgang, für den ein 
Zahlungsauftrag über das Internet erteilt wird; 

8. „Ausführung eines Zahlungsvorgangs“ den Vorgang, der unmittelbar nach Auslösung eines Zahlungsvorgangs 
beginnt und endet, sobald das bereitgestellte, abgehobene oder transferierte Geld dem Zahlungsempfänger zur 
Verfügung steht; 

9. „Zahlungssystem“ ein System zum Geldtransfer mit formalen und standardisierten Regeln und einheitlichen 
Vorschriften für die Verarbeitung, das Clearing oder die Abwicklung von Zahlungen; 

10. „Zahlungssystembetreiber“ eine juristische Person, die für den Betrieb eines Zahlungssystems rechtlich 
verantwortlich ist; 

11. „Zahler“ eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber eines Zahlungskontos ist und von diesem 
Zahlungskonto aus einen Zahlungsauftrag erteilt oder – falls kein Zahlungskonto vorhanden ist – eine natürliche 
oder juristische Person, die einen Zahlungsauftrag erteilt; 

12. „Zahlungsempfänger“ eine natürliche oder juristische Person, die das bei einem Zahlungsvorgang transferierte 
Geld als Empfänger erhalten soll; 

13. „Zahlungsdienstnutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die einen Zahlungsdienst 
oder einen E-Geld-Dienst als Zahler oder Zahlungsempfänger oder in beiden 
Eigenschaften in Anspruch nimmt; 

14. „Zahlungsdienstleister“ eine Stelle im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 oder eine natürliche oder juristische Person, 
für die eine Ausnahme gemäß den Artikeln 34, 36 und 38 der Richtlinie (EU) [PSD3] gilt; 

15. „Zahlungskonto“ ein von einem Zahlungsdienstleister im Namen eines oder mehrerer 
Zahlungsdienstnutzer geführtes Konto, das für die Ausführung eines oder mehrerer 
Zahlungsvorgänge genutzt wird und es ermöglicht, Geld an Dritte zu senden und von 
Dritten zu erhalten; 

16. „Zahlungsauftrag“ einen Auftrag, den ein Zahler oder Zahlungsempfänger seinem Zahlungsdienstleister zur 
Ausführung eines Zahlungsvorgangs erteilt; 
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17. „Mandat“ die Autorisierung des Zahlungsempfängers und (direkt oder indirekt über den 
Zahlungsempfänger) des Zahlungsdienstleisters durch den Zahler, aufgrund deren der 
Zahlungsempfänger einen Zahlungsvorgang zur Belastung des angegebenen 
Zahlungskontos des Zahlers auslösen und der Zahlungsdienstleister einen solchen 
Auftrag ausführen kann; 

18. „Zahlungsinstrument“ jedes individualisierte Instrument und/oder jeden individualisierten 
Verfahrensablauf, das bzw. der zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem 
Zahlungsdienstleister vereinbart wurde und die Auslösung eines Zahlungsvorgangs 
ermöglicht;  

19. „kontoführender Zahlungsdienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der für einen Zahler ein Zahlungskonto 
bereitstellt und führt; 

20. „Zahlungsauslösedienst“ einen Dienst, der auf Antrag des Zahlers oder des 
Zahlungsempfängers einen Zahlungsauftrag in Bezug auf ein bei einem anderen 
Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungskonto erteilt; 

21.  „Kontoinformationsdienst“ einen Online-Dienst, der entweder direkt oder über einen 
Anbieter von technischen Diensten Informationen zu einem oder mehreren 
Zahlungskonten eines Zahlungsdienstnutzers bei einem oder mehreren kontoführenden 
Zahlungsdienstleistern sammelt und konsolidiert;  

22. „Zahlungsauslösedienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der Zahlungsauslösedienste erbringt; 
23. „Kontoinformationsdienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der Kontoinformationsdienste erbringt; 
24. „Verbraucher“ eine natürliche Person, die bei den unter dieser Verordnung fallenden Zahlungsdienstverträgen 

nicht für die Zwecke ihrer Handels-, gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt; 
25. „Rahmenvertrag“ einen Zahlungsdienstvertrag, der die zukünftige Ausführung einzelner sowie sukzessiver 

Zahlungsvorgänge regelt und die Verpflichtung zur Einrichtung eines Zahlungskontos und die entsprechenden 
Bedingungen enthalten kann; 

26. „Finanztransfer“ einen Zahlungsdienst, bei dem ohne Einrichtung eines Zahlungskontos auf den Namen des 
Zahlers oder des Zahlungsempfängers Geld des Zahlers zum alleinigen Zweck des Transfers des entsprechenden 
Betrags an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers handelnden 
Zahlungsdienstleister entgegengenommen wird oder bei dem das Geld im Namen des Zahlungsempfängers 
entgegengenommen und diesem verfügbar gemacht wird; 

27. „Lastschrift“ einen Zahlungsdienst zur Belastung des Zahlungskontos eines Zahlers, wenn ein Zahlungsvorgang 
vom Zahlungsempfänger aufgrund eines Mandats des Zahlers an den Zahlungsempfänger, dessen 
Zahlungsdienstleister oder seinen eigenen Zahlungsdienstleister ausgelöst wird; 

28. „Überweisung“ einen Zahlungsdienst, der auch Sofortüberweisungen einschließt, bei dem dem Zahlungskonto 
des Zahlungsempfängers auf Anweisung des Zahlers zulasten von dessen Zahlungskonto in einem 
Zahlungsvorgang oder in einer Serie von Zahlungsvorgängen, die vom Zahlungsdienstleister, der das 
Zahlungskonto des Zahlers führt, oder vom Zahlungsdienstleister, der das Zahlungskonto des 
Zahlungsempfängers führt, ausgeführt werden, ein Betrag gutgeschrieben wird; 

29. „Sofortüberweisung“ eine Überweisung, die unabhängig von Tag oder Uhrzeit 
unverzüglich ausgeführt wird;  

30. „Geld“ für den Massenzahlungsverkehr ausgegebenes Zentralbankgeld, Giralgeld und E-
Geld; 

31. „Wertstellungsdatum“ den Zeitpunkt, den ein Zahlungsdienstleister für die Berechnung der Zinsen für das von 
einem Zahlungskonto abgebuchte oder diesem gutgeschriebene Geld zugrunde legt; 

32. „Referenzwechselkurs“ den Wechselkurs, der als Grundlage für die Berechnung von 
Währungsumrechnungskosten zugrunde gelegt und vom Zahlungsdienstleister angegeben wird oder aus einer 
öffentlich zugänglichen Quelle stammt; 

33. „Referenzzinssatz“ den Zinssatz, der bei der Zinsberechnung zugrunde gelegt wird und aus einer öffentlich 
zugänglichen und für beide Parteien eines Zahlungsdienstvertrags überprüfbaren Quelle stammt; 
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34. „Authentifizierung“ ein Verfahren, mit dessen Hilfe der Zahlungsdienstleister die Identität eines 
Zahlungsdienstnutzers oder die berechtigte Verwendung eines bestimmten Zahlungsinstruments, einschließlich 
der Verwendung der personalisierten Sicherheitsmerkmale des Nutzers, überprüfen kann; 

34a.  „Autorisierung“ eine Genehmigung, die in einem Verfahren erteilt wird, bei dem 
der Zahlungsdienstnutzer einen bestimmten Vorgang freiwillig und in voller Kenntnis 
aller relevanten Fakten authentifiziert; 

35.  „starke Kundenauthentifizierung“ eine Authentifizierung unter Heranziehung von mindestens zwei 
Elementen der Kategorien Wissen (etwas, das nur der Nutzer weiß), Besitz (etwas, das nur der Nutzer besitzt) 
oder Inhärenz (etwas, das der Nutzer ist), die insofern voneinander unabhängig sind, als die Nichterfüllung eines 
Kriteriums die Zuverlässigkeit der anderen nicht in Frage stellt, und die so konzipiert ist, dass die Vertraulichkeit 
der Authentifizierungsdaten sichergestellt ist; 

36. „Anbieter von technischen Diensten“ einen Anbieter von Diensten, der die Erbringung 
von Zahlungsdiensten unterstützt, aber zu keinem Zeitpunkt in den Besitz des zu 
transferierenden Geldes gelangt; 

37. „personalisierte Sicherheitsmerkmale“ personalisierte Merkmale, die der Zahlungsdienstleister einem 
Zahlungsdienstnutzer zum Zwecke der Authentifizierung bereitstellt; 

38. „sensible Zahlungsdaten“ Daten, die für Betrugszwecke genutzt werden können, einschließlich personalisierter 
Sicherheitsmerkmale; 

39. „Kundenidentifikator“ eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder Symbolen, die der Zahlungsdienstleister 
dem Zahlungsdienstnutzer mitteilt, oder einen mit dieser Kombination eindeutig verbundenen Proxy, die bzw. 
den der Zahlungsdienstnutzer angeben muss, damit ein anderer am Zahlungsvorgang beteiligter 
Zahlungsdienstnutzer oder das Zahlungskonto dieses anderen Zahlungsdienstnutzers bei einem Zahlungsvorgang 
zweifelsfrei ermittelt werden kann; 

40. „Fernkommunikationsmittel“ ein Verfahren, das ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit von 
Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer für den Abschluss eines Vertrags über die Erbringung von 
Zahlungsdiensten eingesetzt werden kann; 

41. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Zahlungsdienstnutzer gestattet, an ihn persönlich gerichtete 
Informationen derart zu speichern, dass die Information für eine für die Zwecke der Informationen angemessene 
Dauer zugänglich bleibt, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht; 

42. „Kleinstunternehmen“ ein Unternehmen, das zum Zeitpunkt des Abschlusses des Zahlungsdienstvertrags ein 
Unternehmen im Sinne von Artikel 1 und Artikel 2 Absätze 1 und 3 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG 
ist; 

43. „Geschäftstag“ einen Tag, an dem der an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligte 
Zahlungsdienstleister des Zahlers bzw. des Zahlungsempfängers geöffnet hat und einen Zahlungsvorgang 
ausführen kann; 

44. „Agent“ eine natürliche oder juristische Person, die im Namen eines Zahlungsinstituts 
Zahlungsdienste außer E-Geld-Diensten ausführt; 

45. „Zweigniederlassung“ eine Geschäftsstelle, die nicht die Hauptverwaltung ist und die einen Teil eines 
Zahlungsinstituts bildet, keine Rechtspersönlichkeit hat und unmittelbar sämtliche oder einen Teil der Geschäfte 
betreibt, die mit der Tätigkeit eines Zahlungsinstituts verbunden sind; alle Geschäftsstellen eines Kredit- bzw. 
Zahlungsinstituts mit Hauptverwaltung in einem anderen Mitgliedstaat, die sich in ein und demselben 
Mitgliedstaat befinden, gelten als eine einzige Zweigniederlassung; 

46. „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, die durch eine in Artikel 22 Absätze 1, 2 oder 7 der Richtlinie 
2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates41 genannte Beziehung miteinander verbunden sind, 

                                                
41  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates, ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19. 
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oder in den Artikeln 4, 5, 6 und 7 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission42 genannte 
Unternehmen, die durch eine in Artikel 10 Absatz 1, in Artikel 113 Absatz 6 Unterabsatz 1 oder in Artikel 113 
Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte Beziehung miteinander verbunden sind; 

47.  „digitale Inhalte“ Waren oder Dienstleistungen, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden, deren 
Nutzung oder Verbrauch auf ein technisches Gerät beschränkt ist und die in keiner Weise die Nutzung oder den 
Verbrauch von Waren oder Dienstleistungen in physischer Form einschließen; 

48. „Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen (Acquiring)“ einen den Geldtransfer zum 
Zahlungsempfänger bewirkenden Zahlungsdienst eines Zahlungsdienstleisters, der mit einem 
Zahlungsempfänger eine vertragliche Vereinbarung über die Annahme und die Verarbeitung von 
Zahlungsvorgängen schließt; 

49.  „Ausgabe von Zahlungsinstrumenten“ einen Zahlungsdienst, bei dem sich ein Zahlungsdienstleister vertraglich 
dazu verpflichtet, einem Zahler ein Zahlungsinstrument zur Auslösung und Verarbeitung seiner 
Zahlungsvorgänge zur Verfügung zu stellen; 

50.  „E-Geld“ einen elektronisch, darunter auch magnetisch, gespeicherten monetären Wert 
in Form einer Forderung gegenüber dem Emittenten, der gegen eine Geldzahlung 
ausgestellt wird, um damit Zahlungsvorgänge durchzuführen, und der auch von anderen 
natürlichen oder juristischen Personen als dem Emittenten angenommen wird; 

51. „Vertriebsstelle“ eine natürliche oder juristische Person, die im Namen eines 
Zahlungsinstituts E-Geld vertreibt oder zurücktauscht; 

52.  „E-Geld-Dienste“ die Ausgabe von E-Geld, die Führung von Zahlungskonten für E-
Geld-Einheiten und den Transfer von E-Geld-Einheiten; 

53.  „Handelsname“ den Namen, der vom Zahlungsempfänger im Allgemeinen im Handel 
und bei der Vermarktung seines Unternehmens verwendet wird, um sich gegenüber 
dem Zahler zu identifizieren; 

54. „Geldautomatenbetreiber“ die Betreiber von Geldautomaten, die nicht über 
Zahlungskonten verfügen; 

55.  „Zahlungsinstitut, das E-Geld-Dienste erbringt“ ein Zahlungsinstitut, das E-Geld ausgibt, 
Zahlungskonten für E-Geld-Einheiten führt und E-Geld-Einheiten transferiert, 
unabhängig davon, ob es darüber hinaus auch einen der in Anhang I genannten Dienste 
erbringt; 

55a. „Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste“ jeden Anbieter, der in den 
Anwendungsbereich einer der folgenden Rechtsvorschriften fällt: 

a) Richtlinie (EU) 2018/1972 (Europäischer Kodex für die elektronische 
Kommunikation) oder 

b) Verordnung (EU) 2022/2065 (Gesetz über digitale Dienste).  
 

Für die Zwecke von Absatz 1 Nummer 39 arbeitet die EBA unter Berücksichtigung 
einschlägiger Verfahren auf dem Markt und unterschiedlicher Identifizierungsmethoden, 
die in der Union verwendet werden, Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 
denen eine umfassende Liste der Methoden festgelegt wird, die als Kundenidentifikator 
verwendet werden können.  

                                                
42  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission vom 7. Januar 2014 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die 
Eigenmittelanforderungen an Institute, ABl. L 74 vom 14.3.2014, S. 8. 
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Die EBA übermittelt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards spätestens bis zum … [zwölf Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung].  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch die Annahme der 
in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

TITEL II 

TRANSPARENZ DER VERTRAGSBEDINGUNGEN UND 
INFORMATIONSPFLICHTEN BEI ZAHLUNGSDIENSTEN 

KAPITEL 1 

Allgemeine Vorschriften 

Artikel 4 

Geltungsbereich 
(1) Dieser Titel gilt für Einzelzahlungen, für Rahmenverträge und für die unter solche Verträge fallenden 

Zahlungsvorgänge. Die an solchen Einzelzahlungen, Rahmenverträgen und unter solche Verträge fallenden 
Zahlungsvorgängen beteiligten Parteien können vereinbaren, dass Teile oder die Gesamtheit dieses Titels 
nicht gelten, wenn es sich bei dem Zahlungsdienstnutzer nicht um einen Verbraucher handelt. 

(2) Die Mitgliedstaaten können diesen Titel in gleicher Weise auf Kleinstunternehmen anwenden wie auf 
Verbraucher. 

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum Geltungsbeginn dieser Verordnung 
die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von Absatz 2 erlässt, sowie unverzüglich alle 
späteren Änderungen dieser Vorschriften mit. 

Artikel 5 

Währung und Währungsumrechnung 
(1) Zahlungen sind in der zwischen den Parteien vereinbarten Währung zu leisten. 
(2) Wird vor Auslösung eines Zahlungsvorgangs an einem Geldautomaten, an der Verkaufsstelle oder vom 

Zahlungsempfänger eine Währungsumrechnung angeboten, muss der Anbieter dieser 
Währungsumrechnung den Zahler über alle damit verbundenen Entgelte und den der Währungsumrechnung 
zugrunde gelegten Wechselkurs informieren. Diese Entgelte umfassen jeden Aufschlag 
gegenüber dem neuesten verfügbaren geltenden Wechselkurs der jeweiligen 
Zentralbank. Die Informationen über die Entgelte und den Wechselkurs sind vor 
der Autorisierung des Zahlungsvorgangs durch den Zahler deutlich und 
transparent sichtbar anzugeben. 

(3) Dem Zahler muss die Möglichkeit gegeben werden, der auf dieser Grundlage angebotenen 
Währungsumrechnung zuzustimmen. 
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Artikel 6  

Informationen über zusätzliche Entgelte oder Ermäßigungen 
(1) Verlangt der Zahlungsempfänger für die Nutzung eines bestimmten 

Zahlungsinstruments ein Entgelt oder bietet er eine Ermäßigung an, so teilt er dies 
dem Zahler vor Auslösung des Zahlungsvorgangs in einem eindeutigen, 
transparenten und zugänglichen Format mit. 

(2) Verlangt der Zahlungsdienstleister oder eine andere, an dem Zahlungsvorgang beteiligte Partei für die 
Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments ein Entgelt, so teilt der Zahlungsdienstleister oder die 
andere Partei dies dem Zahlungsdienstnutzer vor der Auslösung des Zahlungsvorgangs in einem 
eindeutigen, transparenten und zugänglichen Format mit. 

(3) Der Zahler ist nur dann zur Zahlung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Entgelte verpflichtet, wenn 
deren volle Höhe vor der Auslösung des Zahlungsvorgangs bekannt gemacht wurde. 

Artikel 7  

Informationspflichten bei Bargeldabhebungsdiensten  

Natürliche oder juristische Personen, die die in Artikel 38 der Richtlinie (EU) [PSD3] 
genannten Bargeldabhebungsdienste erbringen, informieren ihre Kunden auf transparente, 
unterscheidbare und verständliche Weise über sämtliche Entgelte, einschließlich des 
Wechselkurses und jedes Aufschlags auf den letzten verfügbaren von der betreffenden 
Zentralbank ausgegebenen anwendbaren Wechselkurs, und zwar sowohl unmittelbar bei 
Einleitung des Abhebungsverfahrens als auch bei Empfang des Bargelds, wenn der Vorgang 
abgeschlossen ist. 

Artikel 8  

Entgelte für Informationen 
(1) Zahlungsdienstleister dürfen Zahlungsdienstnutzern die Bereitstellung von Informationen nach diesem Titel 

nicht in Rechnung stellen. 
(2) Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer können Entgelte für darüber hinausgehende Informationen, 

für deren häufigere Bereitstellung oder für deren Übermittlung über andere als die im Rahmenvertrag 
vorgesehenen Kommunikationsmittel vereinbaren, sofern die betreffenden Leistungen auf Verlangen des 
Zahlungsdienstnutzers erbracht werden. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Entgelte für Informationen müssen angemessen sein und in einem 
angemessenen Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten stehen. 

Artikel 9  

Beweislast bei den Informationspflichten 
Die Beweislast, dass die in diesem Titel festgelegten Informationspflichten erfüllt sind, liegt 
bei den Zahlungsdienstleistern. 
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Artikel 10 

Ausnahme von Kleinbetragszahlungsinstrumenten und E-Geld von den Informationspflichten 
Bei Zahlungsinstrumenten, die dem betreffenden Rahmenvertrag zufolge nur einzelne Zahlungsvorgänge bis höchstens 
50 EUR betreffen oder die entweder eine Ausgabenobergrenze von 250 EUR haben oder zu keiner Zeit mehr als 
250 EUR speichern, 

a) teilt der Zahlungsdienstleister dem Zahler abweichend von den Artikeln 19, 20 
und 24 nur die wesentlichen Merkmale des Zahlungsdienstes mit, darunter die 
Nutzungsmöglichkeiten des Zahlungsinstruments, Haftungshinweise sowie die 
anfallenden Entgelte und andere wesentliche Informationen, die der Zahler für 
eine fundierte Entscheidung benötigt; ferner gibt er an, wo die weiteren in 
Artikel 20 genannten Informationen und Vertragsbedingungen in leicht 
zugänglicher Form verfügbar sind; 

b) können die Parteien des Rahmenvertrags vereinbaren, dass der Zahlungsdienstleister abweichend 
von Artikel 22 Änderungen der Bedingungen des Rahmenvertrags nicht in der in Artikel 19 
Absatz 1 vorgesehenen Weise vorschlagen muss; 

c) können die Parteien des Rahmenvertrags vereinbaren, dass der Zahlungsdienstleister abweichend 
von den Artikeln 25 und 26 nach Ausführung eines Zahlungsvorgangs 
i) dem Zahlungsdienstnutzer nur eine Referenz mitteilt oder zugänglich macht, die diesem die 

Identifizierung des betreffenden Zahlungsvorgangs, des Betrags des Zahlungsvorgangs und 
der entsprechenden Entgelte ermöglicht oder im Falle mehrerer gleichartiger 
Zahlungsvorgänge an den gleichen Zahlungsempfänger nur Informationen über den 
Gesamtbetrag und die entsprechenden Entgelte für diese Zahlungsvorgänge zur Verfügung 
stellt; 

ii) die unter Ziffer i genannten Informationen nicht erteilen bzw. zugänglich machen muss, 
wenn das Zahlungsinstrument anonym genutzt wird oder der Zahlungsdienstleister 
ansonsten technisch nicht zur Erteilung dieser Informationen in der Lage ist. Der 
Zahlungsdienstleister muss dem Zahler die Möglichkeit zur Überprüfung 
der Höhe der gespeicherten Geldbeträge bieten. 

KAPITEL 2 

Einzelzahlungen 

Artikel 11  

Geltungsbereich 
(1) Dieses Kapitel gilt für Einzelzahlungen, die nicht unter einen Rahmenvertrag fallen. 
(2) Wird ein Zahlungsauftrag für eine Einzelzahlung über ein rahmenvertraglich geregeltes Zahlungsinstrument 

übermittelt, so ist der Zahlungsdienstleister nicht verpflichtet, Informationen zu erteilen oder zugänglich zu 
machen, die der Zahlungsdienstnutzer aufgrund eines Rahmenvertrags mit einem anderen 
Zahlungsdienstleister bereits erhalten hat oder noch erhalten wird. 

Artikel 12  

Allgemeine vorvertragliche Informationen 
(1) Bevor der Zahlungsdienstnutzer durch einen Vertrag oder ein Angebot für einen Einzelzahlungsdienst 

gebunden ist, stellt der Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienstnutzer die in Artikel 13 genannten 
Informationen und Vertragsbedingungen für seine eigenen Dienste in leicht zugänglicher Form zur 
Verfügung. Auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers werden die Informationen und 
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Vertragsbedingungen vom Zahlungsdienstleister in Papierform oder auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger geliefert. Die Informationen und Vertragsbedingungen sind in 
einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem der Zahlungsdienst angeboten wird, oder in einer anderen 
zwischen den Parteien vereinbarten Sprache klar und leicht verständlich abzufassen. 

(2) Wurde der Vertrag über den Einzelzahlungsdienst auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers über ein 
Fernkommunikationsmittel geschlossen, das es dem Zahlungsdienstleister nicht erlaubt, seinen in Absatz 1 
genannten Pflichten nachzukommen, kommt er diesen Pflichten unverzüglich nach Ausführung des 
Zahlungsvorgangs nach. 

(3) Zahlungsdienstleister können ihren in Absatz 1 genannten Pflichten auch 
nachkommen, indem sie Zahlungsdienstnutzern eine Kopie des Entwurfs des 
Vertrags über den Einzelzahlungsdienst oder des Entwurfs des Zahlungsauftrags 
samt der in Artikel 13 genannten Informationen und Vertragsbedingungen zur 
Verfügung stellen. 

Artikel 13  

Informationen und Vertragsbedingungen 
(1) Mindestens folgende Informationen und Vertragsbedingungen werden den 

Zahlungsdienstnutzern von den Zahlungsdienstleistern auf transparente, 
unterscheidbare und leicht verständliche Weise geliefert▐: 

a) die Informationen oder der Kundenidentifikator, die vom Zahlungsdienstnutzer 
mitzuteilen sind, damit ein Zahlungsauftrag ordnungsgemäß erteilt oder 
ausgeführt werden kann, 

b) die maximale Ausführungsfrist für den zu erbringenden Zahlungsdienst, 

c) die geschätzte Dauer bis zum Eingang des Geldes der Überweisungen und 
Finanztransfers bei einem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
außerhalb der Union, 

d) alle Entgelte, die der Zahlungsdienstnutzer an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, sowie 
gegebenenfalls eine Aufschlüsselung dieser Entgelte, 

e) falls zutreffend, der dem Zahlungsvorgang zugrunde zu legende tatsächliche Wechselkurs oder 
Referenzwechselkurs, 

f) falls zutreffend, die geschätzten Entgelte für die Währungsumrechnung bei 
Überweisungen und Finanztransfers, ausgedrückt als prozentualer Aufschlag 
auf einen Referenzwechselkurs, der im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2016/1011 steht, sowie als tatsächlicher monetärer Wert in der Währung des 
Zahlers. Diese Entgelte werden spätestens zu dem Zeitpunkt angezeigt, zu 
dem der Zahler den Zahlungsvorgang autorisiert; 

g) ein Hinweis auf die alternativen Streitbeilegungsverfahren, die dem Zahlungsdienstnutzer gemäß 
den Artikeln 90, 94 und 95 zur Verfügung stehen. 

(2) Zudem erteilen Zahlungsauslösedienstleister dem Zahler vor der Auslösung die folgenden klaren und 
umfassenden Informationen oder machen diese für den Zahler zugänglich: 
a) den Namen des Zahlungsauslösedienstleisters, die Anschrift seiner Hauptverwaltung und 

gegebenenfalls die Anschrift seines Agenten oder seiner Zweigniederlassung in dem Mitgliedstaat, 
in dem der Zahlungsdienst angeboten wird, sowie alle anderen Kontaktdaten einschließlich der E-
Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsauslösedienstleister von Belang sind, 
und 

b) die Kontaktdaten der im Rahmen dieser Verordnung benannten zuständigen Behörde. 
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(3) Alle anderen in Artikel 20 genannten einschlägigen Informationen und Vertragsbedingungen sind dem 
Zahlungsdienstnutzer – falls zutreffend – in leicht zugänglicher Form zugänglich zu machen. 

Artikel 14  

Informationen für Zahler und Zahlungsempfänger nach Erteilung eines Zahlungsauftrags 
Wird ein Zahlungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt, so liefert dieser dem Zahler sowie 
gegebenenfalls dem Zahlungsempfänger unmittelbar nach der Auslösung alle nachstehenden Daten oder macht sie für 
sie zugänglich: 

a) eine Bestätigung, dass der Zahlungsauftrag dem kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers 
erfolgreich erteilt wurde, 

b) eine Referenz, die dem Zahler und dem Zahlungsempfänger die Identifizierung des 
Zahlungsvorgangs und dem Zahlungsempfänger gegebenenfalls die Identifizierung des Zahlers 
ermöglicht, sowie jede weitere mit dem Zahlungsvorgang übermittelte Angabe, 

c) den Betrag des Zahlungsvorgangs, 
d) falls zutreffend, die Höhe aller an den Zahlungsauslösedienstleister für den Zahlungsvorgang zu 

entrichtenden Entgelte und falls zutreffend, eine betragsmäßige Aufschlüsselung dieser Entgelte. 

Artikel 15  

Informationen für den kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers, wenn ein Zahlungsauftrag über einen 
Zahlungsauslösedienst erteilt wird 

Wird ein Zahlungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt, so stellt dieser dem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister des Zahlers die Referenz des Zahlungsvorgangs zur Verfügung. 

Artikel 16  

Informationen für den Zahler nach Eingang des Zahlungsauftrags 
Unmittelbar nach Eingang des Zahlungsauftrags liefert der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler bezüglich 
seiner eigenen Dienste in der in Artikel 12 Absatz 1 vorgesehenen Weise alle nachstehenden Daten oder macht sie für 
den Zahler zugänglich: 

a) eine Referenz, die dem Zahler die Identifizierung des Zahlungsvorgangs ermöglicht, und die 
Angaben, die der Zahler zur zweifelsfreien Identifizierung des Zahlungsempfängers benötigt, 
einschließlich des Handelsnamens des Zahlungsempfängers, 

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs in der im Zahlungsauftrag verwendeten Währung, 

c) die Höhe der vom Zahler für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und falls zutreffend, 
eine betragsmäßige Aufschlüsselung dieser Entgelte, 

d) falls zutreffend, den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahlungsvorgang 
zugrunde gelegt hat, oder einen Verweis darauf, sofern dieser Kurs von dem in Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe e genannten Kurs abweicht, und den Betrag des Zahlungsvorgangs nach dieser 
Währungsumrechnung, 

e) das Datum des Eingangs des Zahlungsauftrags. 
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Artikel 17  

Informationen für den Zahlungsempfänger nach Ausführung des Zahlungsvorgangs 
Unmittelbar nach Ausführung des Zahlungsvorgangs liefert der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem 
Zahlungsempfänger bezüglich seiner eigenen Dienste in der in Artikel 12 Absatz 1 vorgesehenen Weise alle 
nachstehenden Daten oder macht sie für den Zahlungsempfänger zugänglich: 

a) eine Referenz, die dem Zahlungsempfänger die Identifizierung des Zahlungsvorgangs und 
gegebenenfalls des Zahlers ermöglicht, sowie jede weitere mit dem Zahlungsvorgang übermittelte 
Angabe, 

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs in der Währung, in der der Zahlungsempfänger über das Geld 
verfügen kann, 

c) die Höhe der vom Zahlungsempfänger für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und – 
falls zutreffend – eine betragsmäßige Aufschlüsselung dieser Entgelte, 

d) falls zutreffend, den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem 
Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, und den Betrag des Zahlungsvorgangs vor dieser 
Währungsumrechnung, 

e) das Wertstellungsdatum. 

 

KAPITEL 3 

Rahmenverträge 

Artikel 18  

Geltungsbereich 
Dieses Kapitel gilt für Zahlungsvorgänge, die unter einen Rahmenvertrag fallen. 

Artikel 19  

Allgemeine vorvertragliche Informationen 
(1) Der Zahlungsdienstleister liefert dem Zahlungsdienstnutzer rechtzeitig bevor dieser durch einen 

Rahmenvertrag oder ein Vertragsangebot gebunden ist, in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger die in Artikel 20 genannten Informationen und Vertragsbedingungen. Die Informationen und 
Vertragsbedingungen sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem der Zahlungsdienst angeboten 
wird, oder in einer anderen zwischen den Parteien vereinbarten Sprache klar und leicht verständlich 
abzufassen. 

(2) Wurde der Rahmenvertrag auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers über ein Fernkommunikationsmittel 
geschlossen, das es dem Zahlungsdienstleister nicht erlaubt, seinen in Absatz 1 genannten Pflichten 
nachzukommen, kommt er diesen Pflichten unverzüglich nach Abschluss des Rahmenvertrags nach. 

(3) Zahlungsdienstleister können ihren in Absatz 1 genannten Pflichten auch 
nachkommen, indem sie Zahlungsdienstnutzern eine Kopie des 
Rahmenvertragsentwurfs samt der in Artikel 20 genannten Informationen und 
Vertragsbedingungen zur Verfügung stellen. 
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Artikel 20  

Informationen und Vertragsbedingungen 
Der Zahlungsdienstleister liefert dem Zahlungsdienstnutzer auf transparente, unterscheidbare und 
verständliche Weise folgende Informationen und Vertragsbedingungen: 

a) Zum Zahlungsdienstleister selbst: 
i) den Namen des Zahlungsdienstleisters, die Anschrift seiner Hauptverwaltung und 

gegebenenfalls die Anschrift seines Agenten, seiner Vertriebsstelle oder seiner 
Zweigniederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienst angeboten wird, sowie 
alle anderen Anschriften einschließlich der E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit 
dem Zahlungsdienstleister von Belang sind; 

ii) Angaben über die im Rahmen der Richtlinie (EU) [PSD3] benannten zuständigen 
Aufsichtsbehörden und das in den Artikeln 17 und 18 dieser Richtlinie vorgesehene Register 
oder über jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als 
zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in dem 
betreffenden Register verwendete Kennung; 

b) Zur Nutzung des Zahlungsdiensts: 
i) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes; 
ii) die vom Zahlungsdienstnutzer zu liefernden Informationen oder Kundenidentifikatoren, die 

für die ordnungsgemäße Erteilung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich 
sind; 

iii) die Form und das Verfahren für die Erteilung eines Zahlungsauftrags oder die Erteilung der 
Erlaubnis zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und für den Entzug einer solchen 
Erlaubnis gemäß den Artikeln 49 und 66; 

iv) den Zeitpunkt des Eingangs eines Zahlungsauftrags gemäß Artikel 64 und gegebenenfalls 
den vom Zahlungsdienstleister festgelegten Annahmeschluss; 

v) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste; 

vi) die geschätzte Dauer bis zum Eingang des Geldes der Überweisung bei 
einem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers außerhalb der 
Union; 

vii) die Angabe, ob die Möglichkeit besteht, gemäß Artikel 51 Absatz 1 Ausgabenobergrenzen 
für die Nutzung des Zahlungsinstruments zu vereinbaren; 

viii) bei kartengebundenen Zahlungsinstrumenten, die durch Co-Badging mehrere 
Zahlungsmarken tragen, die Rechte des Zahlungsdienstnutzers gemäß Artikel 8 der 
Verordnung (EU) 2015/751; 

c) Zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen: 
i) alle Entgelte, die der Zahlungsdienstnutzer an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, 

einschließlich derjenigen, die damit zusammenhängen, wie und wie oft die in dieser 
Verordnung verlangten Informationen erteilt oder zugänglich gemacht werden, sowie – falls 
zutreffend – eine betragsmäßige Aufschlüsselung dieser Entgelte; 

ii) soweit zutreffend, alle etwaigen Entgelte für Abhebungen an 
Geldautomaten innerhalb der Union, die Zahlungsdienstnutzer an ihren 
Zahlungsdienstleister entrichten müssen, wenn es sich handelt um: 
(1) einen Geldautomaten ihres Zahlungsdienstleisters, 

▐ 
(3) einen Geldautomaten eines Zahlungsdienstleisters, der einem 

Geldautomatennetz angehört, mit dem der Zahlungsdienstleister 
des Nutzers eine vertragliche Beziehung unterhält, 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=


 

 988 

(4) einen Geldautomaten eines Betreibers, der 
Bargeldabhebungsdienste anbietet, aber keine Zahlungskonten 
führt; 

iii) falls zutreffend, die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder — bei Anwendung 
von Referenzzinssätzen und -wechselkursen — die Methode für die Berechnung der 
tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den maßgeblichen Index oder die 
maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses; 

iv) soweit vereinbart, die unmittelbare Anwendung von Änderungen des Referenzzinssatzes 
oder -wechselkurses und die Benachrichtigungspflichten in Bezug auf diese Änderungen 
gemäß Artikel 22 Absatz 3; 

v) falls zutreffend, die geschätzten Entgelte für 
Währungsumrechnungsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer 
Überweisung, ausgedrückt als Gesamtbetrag in tatsächlichem 
monetären Wert und als prozentualer Aufschlag auf einen 
Referenzwechselkurs, der mit der Verordnung (EU) 2016/1011 im 
Einklang steht. Diese Entgelte und der prozentuale Aufschlag werden 
vor der endgültigen Ausführung des Vorgangs durch den Zahler in der 
Heimatwährung des Zahlers deutlich sichtbar angezeigt; 

d) Zur Kommunikation: 
i) falls zutreffend, die Kommunikationsmittel, die zwischen den Parteien für die Übermittlung 

von Informationen oder Anzeigen nach Maßgabe dieser Verordnung vereinbart werden, 
einschließlich der technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des 
Zahlungsdienstnutzers; 

ii) Angaben dazu, wie und wie oft die in dieser Verordnung verlangten Informationen zu 
erteilen oder zugänglich zu machen sind; 

iii) die Sprache oder Sprachen, in der bzw. denen der Rahmenvertrag geschlossen wird und in 
der bzw. denen die Kommunikation für die Dauer dieses Vertragsverhältnisses stattfinden 
soll; 

iv) ein Hinweis auf das Recht des Zahlungsdienstnutzers, Informationen und die 
Vertragsbedingungen des Rahmenvertrags gemäß Artikel 21 zu erhalten; 

e) Zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen: 
i) falls zutreffend, eine Beschreibung der Vorkehrungen, die der Zahlungsdienstnutzer für die 

sichere Aufbewahrung eines Zahlungsinstruments zu treffen hat, und wie der 
Zahlungsdienstnutzer seiner Anzeigepflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleister nach 
Artikel 52 Buchstabe b nachzukommen hat; 

ii) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens, mit dem der Zahlungsdienstleister den 
Zahlungsdienstnutzer im Falle vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei 
Sicherheitsrisiken unterrichtet; 

iii) sofern vereinbart, die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht 
vorbehält, ein Zahlungsinstrument gemäß Artikel 51 zu sperren; 

iv) Informationen zur Haftung des Zahlers gemäß Artikel 57 Absatz 5, Artikel 59 Absatz 3 und 
Artikel 60 einschließlich Angaben zum relevanten Betrag; 

v) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Zahlungsdienstnutzer 
dem Zahlungsdienstleister – und bei einem in Artikel 59 genannten 
Identitätsbetrug auch der Polizei – jeden nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgelösten oder ausgeführten Zahlungsvorgang oder jede 
nach einer fehlerhaften Anwendung des Abgleichservice für Namen und 
Kundenidentifikator oder nach einem Identitätsbetrug autorisierte 
Überweisung gemäß Artikel 54 anzeigen muss; 
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vi) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen gemäß Artikel 56, bei fehlerhafter 
Anwendung des Abgleichservice für Namen und Kundenidentifikator 
gemäß Artikel 57 und bei Identitätsbetrug gemäß Artikel 59; 

vii) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei der Auslösung oder 
Ausführung von Zahlungsvorgängen gemäß den Artikeln 75 und 76;  

viii) die Bedingungen für Erstattungen gemäß den Artikeln 62 und 63; 

f) Zu Änderungen und zur Kündigung des Rahmenvertrags: 
i) soweit vereinbart, die Angabe, dass die Zustimmung des Zahlungsdienstnutzers zu einer 

Änderung der Vertragsbedingungen nach Artikel 22 als erteilt gilt, sofern der 
Zahlungsdienstnutzer dem Zahlungsdienstleister nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der geänderten Bedingungen anzeigt, dass er diese Änderung ablehnt; 

ii) die Laufzeit des Rahmenvertrags; 
iii) ein Hinweis auf das Recht des Zahlungsdienstnutzers, den Rahmenvertrag zu kündigen, 

sowie auf sonstige kündigungsrelevante Vereinbarungen nach Artikel 22 Absatz 1 und 
Artikel 23; 

g) Zum Rechtsbehelf: 
i) die Vertragsklauseln über das für den Rahmenvertrag geltende Recht und/oder die 

zuständigen Gerichte; 
ii) ein Hinweis auf die alternativen Streitbeilegungsverfahren, die dem Zahlungsdienstnutzer 

gemäß den Artikeln 90, 94 und 95 zur Verfügung stehen. 

Artikel 21 

Verfügbarkeit der Informationen und der Rahmenvertragsbedingungen 
Während der vertraglichen Beziehung hat der Zahlungsdienstnutzer jederzeit das Recht, auf Verlangen die 
Bedingungen des Rahmenvertrags sowie die in Artikel 20 genannten Informationen und Vertragsbedingungen auf 
Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu erhalten. 

Artikel 22  

Änderungen der Rahmenvertragsbedingungen 
(1) Der Zahlungsdienstleister schlägt jede Änderung am Rahmenvertrag oder an den in Artikel 20 genannten 

Informationen und Vertragsbedingungen in der in Artikel 19 Absatz 1 vorgesehenen Weise vor, spätestens 
jedoch zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Geltungsbeginn. Der Zahlungsdienstnutzer kann den 
Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie 
ablehnen. 

(2) Falls zutreffend unterrichtet der Zahlungsdienstleister den Zahlungsdienstnutzer gemäß Artikel 20 
Buchstabe f Ziffer i, dass dessen Zustimmung zu den Änderungen als erteilt gilt, wenn er dem 
Zahlungsdienstleister nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten 
Bedingungen seine Ablehnung angezeigt hat. Der Zahlungsdienstleister klärt den Zahlungsdienstnutzer 
ferner über sein Recht auf, den Rahmenvertrag jederzeit bis zum Geltungsbeginn der Änderungen kostenlos 
zu kündigen, sollte er diese Änderungen ablehnen. 

(3) Änderungen der Zinssätze oder Wechselkurse können vom Zahlungsdienstleister unmittelbar und ohne 
vorherige Benachrichtigung angewandt werden, sofern dieses Recht im Rahmenvertrag vereinbart wurde 
und die Zinssatz- oder Wechselkursänderungen auf den gemäß Artikel 20 Buchstabe c Ziffern iii und iv 
vereinbarten Referenzzinssätzen oder -wechselkursen beruhen. Der Zahlungsdienstleister unterrichtet den 
Zahlungsdienstnutzer so rasch wie möglich in der in Artikel 19 Absatz 1 vorgesehenen Weise über jede 
Zinssatzänderung, es sei denn, die Parteien haben eine Vereinbarung darüber getroffen, wie oft und wie die 
Informationen zu erteilen oder zugänglich zu machen sind. Für den Zahlungsdienstnutzer vorteilhafte 
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Zinssatz- oder Wechselkursänderungen können vom Zahlungsdienstleister jedoch ohne Benachrichtigung 
angewandt werden. 

(4) Änderungen an den bei Zahlungsvorgängen zugrunde gelegten Zinssätzen oder Wechselkursen sind vom 
Zahlungsdienstleister neutral anzuwenden und zu berechnen, sodass Zahlungsdienstnutzer nicht 
benachteiligt werden. 

Artikel 23  

Kündigung 
(1) Sofern die Parteien keine Kündigungsfrist vereinbart haben, kann der Zahlungsdienstnutzer den 

Rahmenvertrag jederzeit kündigen. Eine solche Kündigungsfrist darf einen Monat nicht überschreiten. 
(2) Die Kündigung des Rahmenvertrags muss für den Zahlungsdienstnutzer kostenlos sein, es sei denn, der 

Vertrag war weniger als drei Monate in Kraft. Sofern für die Kündigung des Rahmenvertrags Entgelte 
anfallen, müssen diese angemessen und an den Kosten ausgerichtet sein. Werden Zahlungsdienste 
dem Rahmenvertrag zufolge gemeinsam mit technischen Diensten angeboten, die die 
Erbringung von Zahlungsdiensten unterstützen sollen und vom Zahlungsdienstleister 
oder einem Dritten erbracht werden, mit dem der Zahlungsdienstleister eine 
Partnerschaft eingegangen ist, so gelten für diese technischen Dienste in Bezug auf 
Kündigungsentgelte die Anforderungen des Rahmenvertrags. 

(3) Sofern im Rahmenvertrag vereinbart, kann der Zahlungsdienstleister einen auf unbestimmte Zeit 
geschlossenen Rahmenvertrag unter Einhaltung einer mindestens dreimonatigen Kündigungsfrist in der in 
Artikel 19 Absatz 1 vorgesehenen Weise kündigen. 

(4) Regelmäßig erhobene Zahlungsdienstentgelte sind vom Zahlungsdienstnutzer nur anteilsmäßig bis zur 
Kündigung des Vertrags zu entrichten. Werden solche Entgelte im Voraus entrichtet, sind sie vom 
Zahlungsdienstleister anteilsmäßig zu erstatten. 

(5) Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über das Recht der Parteien, den 
Rahmenvertrag für aufgehoben oder nichtig zu erklären, bleiben von diesem Artikel unberührt. 

(6) Die Mitgliedstaaten können für die Kündigung von Verträgen Vorschriften erlassen, die für die 
Zahlungsdienstnutzer vorteilhafter sind. Die Ziele dieser Vorschriften müssen auf die 
vorliegende Verordnung abgestimmt sein und der Kommission mitgeteilt werden. 

(7) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte Datum einfügen = Geltungsbeginn dieser Verordnung] ihre nach Absatz 6 
erlassenen gesetzlichen Vorschriften mit. Alle nachfolgenden Änderungen dieser 
Vorschriften teilen sie umgehend mit.  

Artikel 24  

Informationen vor Ausführung einzelner Zahlungsvorgänge 
Bei einem einzelnen Zahlungsvorgang, der innerhalb eines Rahmenvertrags vom Zahler ausgelöst wird, teilt der 
Zahlungsdienstleister auf Verlangen des Zahlers für diesen bestimmten Zahlungsvorgang alles Folgende ausdrücklich 
mit: 

a) die maximale Ausführungsfrist, 

b) die vom Zahler zu entrichtenden Entgelte, ausgedrückt in der Währung der Zahlung, 
und, falls zutreffend, den prozentualen Aufschlag auf jeden zugrunde 
gelegten Wechselkurs im Vergleich zu einem Referenzwechselkurs, der mit 
der Verordnung (EU) 2016/1011 im Einklang steht; 

c) falls zutreffend, eine betragsmäßige Aufschlüsselung aller Entgelte, bevor der Zahler die 
Zahlung ausführt. 
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Artikel 25  

Informationen für den Zahler zu einzelnen Zahlungsvorgängen 
(1) Nach Belastung des Kontos des Zahlers mit dem Betrag eines einzelnen Zahlungsvorgangs oder – falls der 

Zahler kein Zahlungskonto verwendet – nach Eingang des Zahlungsauftrags teilt der Zahlungsdienstleister 
des Zahlers dem Zahler unverzüglich in der in Artikel 19 Absatz 1 vorgesehenen Weise alles Folgende mit: 
a) eine Referenz, die dem Zahler die Identifizierung jedes Zahlungsvorgangs ermöglicht, und die 

Angaben, die zur zweifelsfreien Identifizierung des Zahlungsempfängers erforderlich sind, 
einschließlich des Handelsnamens des Zahlungsempfängers, 

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs in der Währung, in der das Zahlungskonto des Zahlers belastet 
wird, oder in der Währung, die im Zahlungsauftrag verwendet wird, 

c) die für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und – falls zutreffend – eine betragsmäßige 
Aufschlüsselung dieser Entgelte oder die vom Zahler zu entrichtenden Zinsen, 

d) falls zutreffend, den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahlungsvorgang 
zugrunde gelegt hat, und den Betrag des Zahlungsvorgangs nach dieser Währungsumrechnung, 

e) das Wertstellungsdatum der Belastung oder das Datum des Eingangs des Zahlungsauftrags. 
(2) Ein Rahmenvertrag muss eine Klausel enthalten, wonach der Zahler verlangen kann, dass die in Absatz 1 

genannten Informationen▐ kostenlos und nach einem vereinbarten Verfahren so erteilt oder zugänglich 
gemacht werden, dass der Zahler sie unverändert aufbewahren und reproduzieren kann. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsdienstleistern jedoch vorschreiben, dass die Informationen mindestens 
einmal monatlich in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger kostenlos zu erteilen sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte Datum einfügen = Geltungsbeginn dieser Verordnung] ihre nach Absatz 3 
erlassenen gesetzlichen Bestimmungen mit. Alle nachfolgenden Änderungen dieser 
Bestimmungen teilen sie umgehend mit.  

Artikel 26  

Informationen für den Zahlungsempfänger zu einzelnen Zahlungsvorgängen 
(1) Nach Ausführung eines einzelnen Zahlungsvorgangs teilt der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers dem Zahlungsempfänger unverzüglich in der in Artikel 19 Absatz 1 vorgesehenen 
Weise alles Folgende mit: 
a) eine Referenz, die dem Zahlungsempfänger die Identifizierung des Zahlungsvorgangs und des 

Zahlers ermöglicht, sowie alle weiteren mit dem Zahlungsvorgang übermittelten Angaben, 
b) den Betrag des Zahlungsvorgangs, in der Währung, in der der Betrag dem Zahlungskonto des 

Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird, 
c) die für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und gegebenenfalls eine betragsmäßige 

Aufschlüsselung dieser Entgelte oder die vom Zahlungsempfänger zu entrichtenden Zinsen, 
d) falls zutreffend, den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem 

Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, und den Betrag des Zahlungsvorgangs vor dieser 
Währungsumrechnung, 

e) das Wertstellungsdatum. 
(2) Ein Rahmenvertrag kann eine Klausel enthalten, wonach die in Absatz 1 genannten Informationen 

mindestens einmal monatlich nach einem vereinbarten Verfahren so erteilt oder zugänglich gemacht 
werden, dass der Zahlungsempfänger sie unverändert aufbewahren und reproduzieren kann. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsdienstleistern jedoch vorschreiben, dass die Informationen mindestens 
einmal monatlich in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger kostenlos zu erteilen sind. 
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(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte Datum einfügen = Geltungsbeginn dieser Verordnung] ihre nach Absatz 3 
erlassenen gesetzlichen Bestimmungen mit. Alle nachfolgenden Änderungen dieser 
Bestimmungen teilen sie umgehend mit.  

 

TITEL III 

RECHTE UND PFLICHTEN BEI DER ERBRINGUNG UND NUTZUNG VON 
ZAHLUNGSDIENSTEN 

KAPITEL 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 27  

Geltungsbereich 
(1) Handelt es sich bei dem Zahlungsdienstnutzer nicht um einen Verbraucher, können der 

Zahlungsdienstnutzer und der Zahlungsdienstleister vereinbaren, dass Artikel 28 Absatz 1, Artikel 49 
Absatz 7 sowie die Artikel 55, 60, 62, 63, 66, 75 und 76 ganz oder teilweise keine Anwendung finden. 
Zahlungsdienstnutzer und Zahlungsdienstleister können auch andere als die in Artikel 54 festgelegten 
Fristen vereinbaren. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Artikel 95 keine Anwendung findet, wenn es sich bei dem 
Zahlungsdienstnutzer nicht um einen Verbraucher handelt. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Bestimmungen dieses Titels auf Kleinstunternehmen in 
gleicher Weise angewandt werden wie auf Verbraucher. Diese Vorschriften müssen in vollem 
Maße auf die vorliegende Verordnung und die zugehörigen Ziele abgestimmt sein 
und der Kommission mitgeteilt werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte Datum einfügen = Geltungsbeginn dieser Verordnung] ihre nach den 
Absätzen 2 und 3 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen mit. Alle nachfolgenden 
Änderungen dieser Bestimmungen teilen sie umgehend mit.  

Artikel 28  

Entgelte 
(1) Der Zahlungsdienstleister darf dem Zahlungsdienstnutzer für die Erfüllung seiner Informationspflichten 

oder für Berichtigungs- und Schutzmaßnahmen nach diesem Titel nur dann Entgelte in Rechnung stellen, 
wenn dies in Artikel 65 Absatz 1, Artikel 66 Absatz 5 und Artikel 74 Absatz 4 ausdrücklich vorgesehen ist. 
Diese Entgelte müssen zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart 
werden; sie müssen angemessen sein und in einem angemessenen Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten 
stehen. 

(2) Bei Zahlungsvorgängen innerhalb der Union, bei denen sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als 
auch der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers in der Union ansässig ist oder – falls nur ein 
einziger Zahlungsdienstleister an dem Zahlungsvorgang beteiligt ist – dieser in der Union ansässig ist, 
tragen Zahlungsempfänger und Zahler die von ihrem jeweiligen Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. 

(3) Für die Nutzung von Zahlungen darf der Zahlungsempfänger keine Entgelte verlangen.  
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(3a) Wenn ein Geldautomatenbetreiber in der Union als Kreditinstitut oder 

Zahlungsdienstleister zugelassen ist und Bargeldabhebungsdienste erbringt, muss 

dieser Betreiber Informationen über alle festen Gebühren mitteilen oder zugänglich 

machen, die bei Einleitung des Auszahlungsvorgangs anfällt, insbesondere vor oder 

zu dem Zeitpunkt, zu dem die Karte des Nutzers in den Geldautomaten eingeführt 

oder vor ihn gehalten wird. Jede derartige feste Gebühr ist als monetärer Wert 

anzugeben und dabei ist sicherzustellen, dass der Nutzer auf transparente, 

unterscheidbare und verständliche Weise über die von diesem 

Geldautomatenbetreiber für die Bargeldabhebung erhobenen festen Entgelte 

informiert wird, und zwar unabhängig von der Herkunft der verwendeten 

Geldautomatenkarte. 

(3b) Der Zahlungsdienstleister darf dem Zahlungsempfänger nicht verwehren, dem 
Zahler eine Ermäßigung anzubieten oder dem Zahler anderweitig einen Anreiz zur 
Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments zu geben. 

▐ 

Artikel 29 

Ausnahmeregelung für Kleinbetragszahlungsinstrumente und E-Geld 
(1) Bei Zahlungsinstrumenten, die dem Rahmenvertrag zufolge nur einzelne Zahlungsvorgänge bis höchstens 

50 EUR betreffen oder die entweder eine Ausgabenobergrenze von 250 EUR haben oder Geldbeträge 
speichern, die zu keiner Zeit 250 EUR übersteigen, können die Zahlungsdienstleister mit ihren 
Zahlungsdienstnutzern vereinbaren, dass 
a) Artikel 52 Buchstabe b, Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben c und d und Artikel 60 Absatz 4 keine 

Anwendung finden, wenn das Zahlungsinstrument nicht gesperrt werden oder seine weitere 
Nutzung nicht verhindert werden kann, 

b) die Artikel 55 und 56 sowie Artikel 60 Absätze 1 und 4 keine Anwendung finden, wenn das 
Zahlungsinstrument anonym genutzt wird oder der Zahlungsdienstleister aus anderen Gründen, die 
dem Zahlungsinstrument immanent sind, nicht nachweisen kann, dass ein Zahlungsvorgang 
autorisiert war, 

c) abweichend von Artikel 65 Absatz 1 der Zahlungsdienstleister nicht verpflichtet ist, den 
Zahlungsdienstnutzer von einer Ablehnung des Zahlungsauftrags zu unterrichten, wenn die 
Nichtausführung aus dem Zusammenhang hervorgeht, 

d) abweichend von Artikel 66 der Zahler den Zahlungsauftrag nach dessen Übermittlung oder nach 
Autorisierung des Zahlungsvorgangs an den Zahlungsempfänger nicht widerrufen kann, 

e) abweichend von den Artikeln 69 und 70 andere Ausführungsfristen gelten. 
(2) Die Artikel 56 und 60 gelten auch für E-Geld, außer in Fällen, in denen der Zahlungsdienstleister des 

Zahlers nicht die Möglichkeit hat, das Zahlungskonto, auf dem das E-Geld gespeichert ist, oder das 
Zahlungsinstrument zu sperren. Die Mitgliedstaaten können diese Ausnahmeregelung auf Zahlungskonten, 
auf denen das E-Geld gespeichert ist, oder auf Zahlungsinstrumente mit einem gewissen Wert beschränken. 
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(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum Geltungsbeginn dieser 
Verordnung ihre nach Absatz 2 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen mit. Alle 
nachfolgenden Änderungen dieser Bestimmungen teilen sie umgehend mit.  

Artikel 30  

Ausgabe und Rücktauschbarkeit von E-Geld 
(1) E-Geld-Emittenten geben E-Geld zum Nennwert des entgegengenommenen Geldes aus. 

(2) Auf Verlangen des E-Geld-Inhabers tauscht der E-Geld-Emittent den monetären Wert des gehaltenen E-
Geldes jederzeit zum Nennwert zurück. 

(3) Im Vertrag zwischen dem E-Geld-Emittenten und dem E-Geld-Inhaber sind die Rücktauschbedingungen, 
einschließlich etwaiger diesbezüglicher Entgelte, eindeutig und an gut erkennbarer Stelle anzugeben; der E-
Geld-Inhaber ist über diese Bedingungen zu informieren, bevor er durch einen Vertrag oder ein Angebot 
gebunden ist. 

(4) Beim Rücktausch von E-Geld darf nur dann ein Entgelt erhoben werden, wenn dies gemäß Absatz 3 im 
Vertrag festgelegt wurde und einer der folgenden Fälle vorliegt: 

a) der E-Geld-Inhaber verlangt den Rücktausch vor Ablauf des Vertrags,  
b) der Vertrag sieht ein Ablaufdatum vor und der E-Geld-Inhaber kündigt den 

Vertrag vor diesem Termin,  
c) der Rücktausch wird mehr als ein Jahr nach Vertragsablauf verlangt.  

Ein solches Entgelt muss in einem angemessenen Verhältnis zu den tatsächlich 
entstandenen Kosten des E-Geld-Emittenten stehen. 

(5) Verlangt der E-Geld-Inhaber den Rücktausch vor Vertragsablauf, so kann er entweder einen Teil oder den 
gesamten E-Geld-Betrag verlangen. 

(6) Verlangt der E-Geld-Inhaber den Rücktausch am Tag des Vertragsablaufs oder bis zu einem Jahr nach 
Ablauf des Vertrags, so  

a) tauscht der E-Geld-Emittent den vollen monetären Wert des E-Gelds zurück 
oder  

b) tauscht der E-Geld-Emittent alle vom E-Geld-Inhaber verlangten Gelder 
zurück, falls das Zahlungsinstitut eine oder mehrere der in Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Richtlinie XXX [PSD3] genannten Tätigkeiten ausübt und im 
Voraus nicht bekannt ist, welcher Anteil der Gelder von den E-Geld-Inhabern 
als E-Geld verwendet werden soll.  

(7) Unbeschadet der Absätze 4, 5 und 6 unterliegen die Rücktauschrechte von Personen, die E-Geld 
akzeptieren und bei denen es sich nicht um Verbraucher handelt, der vertraglichen Vereinbarung zwischen 
dem E-Geld-Emittenten und diesen Personen. 

(8) Ein Zahlungsinstitut, das E-Geld-Dienste erbringt, darf einem E-Geld-Inhaber keine Zinsen oder sonstigen 
Leistungen gewähren, die im Zusammenhang mit dem Zeitraum stehen, in dem der E-Geld-Inhaber das E-
Geld hält. 
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KAPITEL 2 

Zugang zu Zahlungssystemen und zu Konten bei Kreditinstituten 

Artikel 31 

Zugang zu Zahlungssystemen 
(1) Zahlungssystembetreiber verfügen über objektive, nichtdiskriminierende, 

transparente und verhältnismäßige Regeln, nach denen zugelassene oder registrierte 
Zahlungsdienstleister, bei denen es sich um juristische Personen handelt, Zugang zu 
einem Zahlungssystem erhalten können. Zahlungssystembetreiber dürfen den 
Zugang zu einem Zahlungssystem nur so weit einschränken, wie es für den Schutz 
gegen spezifische Risiken, wie gegebenenfalls das Abwicklungsrisiko, das 
operationelle Risiko, das Kreditrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Geschäftsrisiko 
oder für den Schutz der finanziellen und operativen Stabilität des Zahlungssystems 
erforderlich ist. 

(2) Ein Zahlungssystembetreiber stellt seine Regeln und Verfahren, nach denen er die 
Zulassung für die Teilnahme an diesem Zahlungssystem erteilt, sowie die Kriterien 
und Methoden, nach denen er die Risikobewertung für Antragsteller vornimmt, 
öffentlich zur Verfügung. 

(3) Wenn ein Zahlungssystembetreiber von einem Zahlungsdienstleister einen Antrag 
auf Teilnahme erhält, bewertet er, mit welchen Risiken es im jeweiligen Fall 
verbunden ist, dem antragstellenden Zahlungsdienstleister Zugang zum System zu 
gewähren. Ein Zahlungssystembetreiber verweigert einem antragstellenden 
Zahlungsdienstleister die Teilnahme nur dann, wenn der Antragsteller für das System 
im Sinne von Absatz 1 mit Risiken verbunden ist. Der Zahlungssystembetreiber teilt 
dem antragstellenden Zahlungsdienstleister schriftlich mit, ob seinem 
Teilnahmeantrag stattgegeben wird oder nicht und begründet jede Ablehnung 
umfassend. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für Zahlungssysteme, die ausschließlich aus 
Zahlungsdienstleistern derselben Unternehmensgruppe bestehen. 

(5) Zahlungssystembetreiber dürfen keine der folgenden Beschränkungen auferlegen: 
a) restriktive Regeln hinsichtlich der effektiven Mitgliedschaft in anderen 

Zahlungssystemen, 
b) Regeln, die zugelassene Zahlungsdienstleister oder registrierte 

Zahlungsdienstleister untereinander in Bezug auf Rechte, Pflichten und 
Ansprüche von Mitgliedern diskriminieren, 

c) Beschränkungen, die auf den Status als Institut abstellen. 
(6) Gestattet ein Zahlungssystemteilnehmer einem zugelassenen oder registrierten 

Zahlungsdienstleister, der kein Teilnehmer des Zahlungssystems ist, Zahlungs- bzw. 
Übertragungsaufträge über dieses Zahlungssystem zu erteilen, muss er anderen 
zugelassenen oder registrierten Zahlungsdienstleistern auf Antrag in objektiver, 
verhältnismäßiger und nichtdiskriminierender Weise dieselbe Möglichkeit 
einräumen. Wird ein solcher Antrag abgelehnt, ist diese Ablehnung vom 
Zahlungssystemteilnehmer gegenüber jedem antragstellenden Zahlungsdienstleister 
umfassend zu begründen. 
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(7) Für Zahlungssysteme, die nach der Verordnung (EU) Nr. 795/2014 nicht vom 
Eurosystem überwacht werden, benennen die Mitgliedstaaten eine für die 
Zahlungssystemüberwachung zuständige Behörde, um die Durchsetzung der 
Absätze 1, 2, 3, 5 und 6 durch die ihrem nationalen Recht unterliegenden 
Zahlungssysteme sicherzustellen. 

 

Artikel 32  

Zahlungskonten, die von Kreditinstituten für Zahlungsinstitute bereitgestellt werden 
(1) Ein Kreditinstitut darf die Eröffnung eines Zahlungskontos für ein Zahlungsinstitut 

oder dessen Agenten oder Vertriebsstellen oder für einen Antragsteller, der eine 
Zulassung als Zahlungsinstitut erhalten möchte, nur in solchen Fällen verweigern 
bzw. ein solches Konto nur in solchen Fällen schließen, in denen es aus objektiven, 
diskriminierungsfreien und verhältnismäßigen Gründen gerechtfertigt ist, 
insbesondere in den nachstehend genannten Fällen: 
a) das Kreditinstitut hat schwerwiegende Gründe für den Verdacht, dass die 

Kontrollen des Antragstellers auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
mangelhaft sind, oder dass der Antragsteller oder dessen Kunden rechtswidrige 
Handlungen begehen, 

b) der Antragsteller hat eine erhebliche Vertragsverletzung begangen oder ist 
dabei, dies zu tun, 

c) der Antragsteller hat unzureichende Informationen und Unterlagen in Bezug 
auf die in diesem Absatz dargelegten Angelegenheiten vorgelegt, 

d) das Risikoprofil des Antragstellers oder seines Geschäftsmodells ist übermäßig 
hoch, 

▐ 

ea) die zuständige Behörde hat eine Zulassung als Zahlungsinstitut verweigert 
oder entzogen. 

Beschließt ein Kreditinstitut, ein Zahlungskonto gemäß diesem Absatz zu 
schließen, so wird die Schließung des Kontos nach Ablauf einer Kündigungsfrist 
von mindestens vier Monaten wirksam, es sei denn, das Zahlungskonto wird aus 
Gründen im Zusammenhang mit Betrug oder rechtswidrigen Handlungen 
geschlossen. 

(2) Rechte, die Agenten oder Vertriebsstellen nach Absatz 1 gewährt werden, gelten 
ausschließlich für die Erbringung von Zahlungsdiensten im Namen des 
Zahlungsinstituts. 

(3) Ein Kreditinstitut setzt das Zahlungsinstitut oder dessen Agenten oder 
Vertriebsstellen oder den Antragsteller, der eine Zulassung als Zahlungsinstitut 
erhalten möchte, über jede Entscheidung in Kenntnis, dem Zahlungsinstitut, seinen 
Agenten oder Vertriebsstellen oder dem Antragsteller, der eine Zulassung als 
Zahlungsinstitut erhalten möchte, die Eröffnung eines Zahlungskontos zu verweigern 
oder ein solches Konto zu schließen; jede derartige Entscheidung ist gebührend zu 
begründen. Eine solche Begründung muss speziell auf die Risiken abstellen, mit 
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denen die Tätigkeit oder geplante Tätigkeit dieses Zahlungsinstituts oder seiner 
Agenten oder Vertriebsstellen nach Einschätzung des Kreditinstituts verbunden ist, 
und darf nicht allgemeiner Natur sein. 

(3a) Ergänzend zu der in Absatz 3 genannten Mitteilung unterrichtet ein Kreditinstitut 

die nationale zuständige Behörde über seine Entscheidung, die Eröffnung eines 

bestimmten Zahlungskontos zu verweigern oder ein solches Konto zu schließen. 

Die zuständigen Behörden veröffentlichen aggregierte Daten zu verweigerten 

Eröffnungen von Zahlungskonten und zu Schließungen von Zahlungskonten. 

(4) Zahlungsinstitute, deren Agenten oder Vertriebsstellen oder Antragsteller, die eine 
Zulassung als Zahlungsinstitut erhalten möchten, die von einem Kreditinstitut über 
dessen Entscheidung in Kenntnis gesetzt wurden, den Zugang zu 
Zahlungskontodiensten zu verweigern oder solche Konten zu schließen, können bei 
einer zuständigen Behörde Beschwerde einlegen. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen das harmonisierte 
Format und die Informationen, die in der in Absatz 3 genannten Mitteilung und der 
dort genannten Begründung enthalten sein müssen, und die objektiven, 
diskriminierungsfreien und verhältnismäßigen Gründe und die entsprechenden 
Situationen, in denen ein Kreditinstitut die Eröffnung eines Zahlungskontos für 
ein Zahlungsinstitut, seine Agenten oder Vertriebsstellen oder für einen 
Antragsteller, der eine Zulassung als Zahlungsinstitut beantragt, verweigern oder 
ein solches Konto schließen kann, festgelegt werden. In diesen Entwürfen 
technischer Regulierungsstandards werden auch die ausgearbeiteten einheitlichen 
Ziele, Befugnisse und Verfahren festgelegt, die von den zuständigen Behörden bei 
Beschwerden, die bei ihnen gemäß Absatz 4 dieses Artikels eingehen, zu befolgen 
sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission den Entwurf der in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 

einfügen = ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. Der Kommission wird die 

Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 
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Kapitel 3 

Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslösedienste 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Artikel 33  

Rechte der Zahlungsdienstnutzer 
(1) Zahlungsdienstleister hindern Zahlungsdienstnutzer nicht daran, für die in Anhang I 

Nummer 6 genannten Zahlungsauslösedienste einen Zahlungsauslösedienstleister in 
Anspruch zu nehmen. Diese Verpflichtung gilt für alle online zugänglichen 
Zahlungskonten des Zahlungsdienstnutzers. 

(1a) Zahlungsempfänger müssen Zahlungsdienstnutzern mindestens eine 
Zahlungsmethode ohne Aufschlag anbieten, bei der nicht auf einen 
Zahlungsauslösedienstleister zurückgegriffen wird. 

(2) Zahlungsdienstleister hindern Zahlungsdienstnutzer nicht daran, die in Anhang I 
Nummer 7 genannten Kontoinformationsdienste in Anspruch zu nehmen. Diese 
Verpflichtung gilt für alle online zugänglichen Zahlungskonten des 
Zahlungsdienstnutzers. 

(2a) Händler wie Kreditgeber und Versicherungsgesellschaften bieten 

Zahlungsdienstnutzern eine Möglichkeit der Datenbereitstellung an, bei der nicht 

auf Kontoinformationsdienstleister zurückgegriffen wird. 

(2b) Unbeschadet der Verordnung (EU) 2016/679 setzen Zahlungsdienstleister die 

Verbraucher in klarer und verständlicher Weise in Kenntnis, wenn ihnen ein 

personalisiertes Angebot auf der Grundlage der automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten vorgelegt wird. 

Artikel 34  

Vertragliche Beziehungen 
(1) Die Bereitstellung von Kontoinformations- und Zahlungsauslösediensten darf von 

keiner Partei davon abhängig gemacht werden, dass zwischen den Anbietern solcher 
Dienste und einem kontoführenden Zahlungsdienstleister eine entsprechende 
vertragliche Beziehung besteht.  

(2) Besteht eine mehrseitige vertragliche Vereinbarung und stehen die unter diese 
Verordnung fallenden Zahlungskontodaten auch im Rahmen dieser mehrseitigen 
vertraglichen Vereinbarung zur Verfügung, so müssen Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister stets auf die unter diese Verordnung fallenden 
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Zahlungskontodaten zugreifen können, ohne Partei der mehrseitigen vertraglichen 
Vereinbarung sein zu müssen. 

 

ABSCHNITT 2 

DATENZUGANGSSCHNITTSTELLEN FÜR KONTOINFORMATIONS- UND 
ZAHLUNGSAUSLÖSEDIENSTE 

Artikel 35  

Bereitstellung dedizierter Zugangsschnittstellen 
(1) Kontoführende Zahlungsdienstleister, die einem Zahler ein online zugängliches 

Zahlungskonto bereitstellen, haben für den Datenaustausch mit Kontoinformations- 
und Zahlungsauslösedienstleistern mindestens eine dedizierte Schnittstelle 
eingerichtet. 

(2) Unbeschadet der Artikel 38 und 39 dürfen kontoführende Zahlungsdienstleister, die 
einem Zahler ein online zugängliches Zahlungskonto bereitstellen und eine dedizierte 
Schnittstelle im Sinne von Absatz 1 eingerichtet haben, nicht dazu verpflichtet 
werden, für den Datenaustausch mit Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleistern zur Sicherheit dauerhaft eine weitere Schnittstelle zu 
unterhalten, jedoch müssen sie diesen Dienstleistern stets Zugang zu Schnittstellen 
gewähren, die die Geschäftskontinuität ermöglichen. 

(3) Kontoführende Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass ihre in Absatz 1 genannten 
dedizierten Schnittstellen den von europäischen oder internationalen 
Normungsorganisationen, einschließlich des Europäischen Komitees für Normung 
(CEN) oder der Internationalen Organisation für Normung (ISO), herausgegebenen 
Standards für die Kommunikation entsprechen. Kontoführende Zahlungsdienstleister 
stellen zudem sicher, dass die technischen Spezifikationen einer jeden in Absatz 1 
genannten dedizierten Schnittstelle dokumentiert sind und die Routinen, Protokolle 
und Tools enthalten, die von Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleistern 
benötigt werden, damit die Interoperabilität ihrer Software und ihrer Anwendungen 
mit den Systemen des kontoführenden Zahlungsdienstleisters gegeben ist. 
Kontoführende Zahlungsdienstleister machen die Dokumentation der technischen 
Spezifikationen für ihre in Absatz 1 genannten dedizierten Schnittstellen auf 
Verlangen der zugelassenen Zahlungsauslösedienstleister, 
Kontoinformationsdienstleister oder Zahlungsdienstleister, die ihre entsprechende 
Zulassung bei den zuständigen Behörden beantragt haben, kostenfrei zugänglich und 
veröffentlichen eine Zusammenfassung dieser Dokumentation auf ihrer Website.  

(4) Kontoführende Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass jegliche Änderung der 
technischen Spezifikation für ihre in Absatz 1 genannte dedizierte Schnittstelle den 
zugelassenen Zahlungsauslösedienstleistern, Kontoinformationsdienstleistern oder 
Zahlungsdienstleistern, die ihre entsprechende Zulassung bei den zuständigen 
Behörden beantragt haben, so bald wie möglich und nicht später als sechs Wochen 
vor Implementierung der Änderung im Voraus zur Verfügung gestellt wird, es sei 
denn, sie werden durch eine Notfallsituation daran gehindert. Kontoführende 
Zahlungsdienstleister dokumentieren Notfallsituationen, in denen Änderungen ohne 
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vorherige Ankündigung implementiert wurden, und machen die Dokumentation den 
zuständigen Behörden auf Verlangen zugänglich. 

(5) Kontoführende Zahlungsdienstleister veröffentlichen auf ihrer Website 
vierteljährliche Statistiken über die Verfügbarkeit und die Leistung ihrer dedizierten 
Schnittstelle. Bewertet wird die Leistung der dedizierten Schnittstellen anhand der 
Zahl der erfolgreichen Kontoinformationsabfragen im Verhältnis zur Gesamtanzahl 
der Kontoinformationsabfragen und anhand der Zahl und des Transaktionsvolumens 
der erfolgreichen Zahlungsauslöseanfragen im Verhältnis zur Gesamtanzahl und zum 
Gesamttransaktionsvolumen der Zahlungsauslöseanfragen. 

(6) Kontoführende Zahlungsdienstleister stellen eine Testumgebung, einschließlich 
Unterstützung, für den Verbindungsaufbau zu den dedizierten Schnittstellen und für 
Funktionstests zur Verfügung, damit die zugelassenen Zahlungsauslösedienstleister 
und Kontoinformationsdienstleister oder Zahlungsdienstleister, die eine 
entsprechende Zulassung beantragt haben, ihre Software und ihre Anwendungen 
testen können, die sie verwenden, um Benutzern einen Zahlungsdienst anzubieten. 
Über die Testumgebung dürfen keine sensiblen Zahlungsdaten oder andere 
personenbezogene Daten weitergegeben werden. 

(7) Der kontoführende Zahlungsdienstleister sieht für den Fall, dass während der 
Identifizierung, der Authentifizierung oder des Austauschs von Datenelementen über 
die dedizierte Schnittstelle ein unvorhergesehenes Ereignis oder ein 
unvorhergesehener Fehler auftritt, vor, dass Benachrichtigungen an den 
Zahlungsauslösedienstleister oder den Kontoinformationsdienstleister geschickt 
werden, in denen der Grund für das unvorhergesehene Ereignis oder den 
unvorhergesehenen Fehler erläutert wird. 

Artikel 36  

Anforderungen an dedizierte Datenzugangsschnittstellen 
(1) Kontoführende Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass die in Artikel 35 Absatz 1 

genannte dedizierte Schnittstelle die folgenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen erfüllt: 
a) während der Authentifizierung des Zahlungsdienstnutzers werden über die 

dedizierte Schnittstelle Kommunikationssitzungen zwischen dem 
kontoführenden Zahlungsdienstleister, dem Kontoinformationsdienstleister, 
dem Zahlungsauslösedienstleister und dem betreffenden Zahlungsdienstnutzer 
aufgebaut und aufrechterhalten,  

b) die dedizierte Schnittstelle stellt die Integrität und Vertraulichkeit der 
personalisierten Sicherheitsmerkmale und der Authentifizierungscodes, die 
durch oder über den Zahlungsauslösedienstleister oder den 
Kontoinformationsdienstleister übertragen werden, sicher, 

c) die Antwortzeit der dedizierten Schnittstelle bei Zugangsanfragen von 
Kontoinformationsdienstleistern und Zahlungsauslösedienstleistern ist nicht 
länger als die Antwortzeit der Schnittstelle, die der kontoführende 
Zahlungsdienstleister seinen Zahlungsdienstnutzern für den direkten Online-
Zugriff auf ihr Zahlungskonto zur Verfügung stellt. 
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(2) Kontoführende Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass die in Artikel 35 Absatz 1 
genannte dedizierte Schnittstelle es sowohl Kontoinformationsdienstleistern als auch 
Zahlungsauslösedienstleistern ermöglicht, 
a) sich gegenüber dem kontoführenden Zahlungsdienstleister zu identifizieren, 

b) den kontoführenden Zahlungsdienstleister anzuweisen, ausgehend von der 
Erlaubnis, die der Zahlungsdienstnutzer dem Kontoinformationsdienstleister 
oder den Zahlungsauslösedienstleistern gemäß Artikel 49 Absatz 2 erteilt hat, 
mit der Authentifizierung zu beginnen, 

c) auf nichtdiskriminierende Weise von etwaigen Authentifizierungsausnahmen 
des kontoführenden Zahlungsdienstleisters Gebrauch zu machen, 

d) vor Auslösung der Zahlung mindestens den Kundenidentifikator für das Konto, 
die zugehörigen Namen oder sonstigen Identifikatoren des Kontoinhabers und 
die dem Zahlungsdienstnutzer zur Verfügung stehenden Währungen und den 
Kontosaldo einzusehen. 

(3) Kontoführende Zahlungsdienstleister müssen es Kontoinformationsdienstleistern 
ermöglichen, über die dedizierte Schnittstelle auf sichere Weise zu kommunizieren, 
um Informationen über ein oder mehrere bezeichnete Zahlungskonten und damit in 
Zusammenhang stehende Zahlungsvorgänge anzufordern und zu empfangen. 

(4) Kontoführende Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass die dedizierte Schnittstelle 
es Zahlungsauslösedienstleistern zumindest ermöglicht, 

a) einen Dauerauftrag oder eine Lastschrift zu erteilen oder zu widerrufen, 
b) eine Einzelzahlung auszulösen, 

c) eine auf einen Termin in der Zukunft datierte Zahlung auszulösen oder zu 
widerrufen, 

d) Zahlungen an mehrere Begünstigte auszulösen, 
e) Zahlungen auszulösen, unabhängig davon, ob der Zahlungsempfänger auf der 

Liste der Begünstigten des Zahlers steht, 
f) auf sichere Weise zu kommunizieren, um vom Zahlungskonto des Zahlers 

einen Zahlungsauftrag zu erteilen, und alle Informationen über die Auslösung 
des Zahlungsvorgangs sowie alle dem kontoführenden Zahlungsdienstleister 
zugänglichen Informationen in Bezug auf die Ausführung des 
Zahlungsvorgangs zu empfangen,  

g) vor Auslösung der Zahlung und unabhängig davon, ob der Name des 
Kontoinhabers über die direkte Schnittstelle verfügbar ist, den Namen des 
Kontoinhabers zu überprüfen, 

h) eine Zahlung mit einer einzigen starken Kundenauthentifizierung auszulösen, 
sofern der Zahlungsauslösedienstleister dem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister alle folgenden Informationen zur Verfügung gestellt hat:  

i) den Kundenidentifikator des Zahlers,  
ii) den eingetragenen Namen und den Handelsnamen sowie den 

„Kundenidentifikator“ des Zahlungsempfängers,  
iii) eine Transaktionsreferenz,  
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iv) den Zahlungsbetrag und die Währung der Zahlung, aufgrund deren die 
einzige starke Kundenauthentifizierung ausgelöst wird. 

ha) für den Fall, dass der kontoführende Zahlungsdienstleister mehrere 
Authentifizierungsoptionen anbietet, zu entscheiden, welche 
Authentifizierungsmethode dem Zahler unter Berücksichtigung der für ihn 
mit dem geringsten Aufwand verbundenen Option angeboten werden sollte, 

hb) die Auslösung eines Zahlungsvorgangs in begründeten Fällen abzulehnen. 
(5) Kontoführende Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass die dedizierte Schnittstelle 

Zahlungsauslösedienstleistern 
a) auf Verlangen die sofortige Bestätigung in Form eines einfachen „Ja“ oder 

„Nein“ übermittelt, ob der für die Ausführung eines Zahlungsvorgangs 
erforderliche Betrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers verfügbar ist,  

b) schnellstmöglich und nicht später als 30 Sekunden nach der Autorisierung 
durch den Zahler die Bestätigung des kontoführenden Zahlungsdienstleisters 
übermittelt, dass die Zahlung ausgehend von den ihm vorliegenden 
Informationen ausgeführt worden ist oder wird, wobei etwaige bereits erteilte 
Zahlungsaufträge, die die vollständige Ausführung des erteilten 
Zahlungsauftrags beeinflussen könnten, berücksichtigt werden. 

Die unter Buchstabe b genannten Angaben dürfen nicht an den 
Zahlungsauslösedienstleister weitergegeben werden, können vom kontoführenden 
Zahlungsdienstleister aber dafür verwendet werden, die Ausführung des Vorgangs zu 
bestätigen.  
 
Wenn der kontoführende Zahlungsdienstleister Kontrollen durchführt, die sich 
auf die Ausführung der Zahlung auswirken könnten, müssen diese Kontrollen vor 
der Zahlungsbestätigung erfolgen. 

Artikel 37  

Datenzugang für Dritte 
(1) Unbeschadet des Artikels 36 müssen kontoführende Zahlungsdienstleister 

sicherstellen, dass ihre in Artikel 35Absatz 1 genannte dedizierte Schnittstelle 
jederzeit zumindest denselben Grad an Verfügbarkeit und Leistung, einschließlich 
technischer und IT-bezogener Unterstützung, aufweist wie die Schnittstellen, die 
kontoführende Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienstnutzer für den direkten 
Online-Zugriff auf sein Zahlungskonto zur Verfügung stellen. 

(2) Kontoführende Zahlungsdienstleister erteilen Kontoinformationsdienstleistern 
▐dieselben Informationen von bezeichneten Zahlungskonten und damit in 
Zusammenhang stehenden Zahlungsvorgängen, die auch dem Zahlungsdienstnutzer 
erteilt werden, wenn er den Zugang zu Kontoinformationen direkt anfordert, sofern 
diese Informationen keine sensiblen Zahlungsdaten enthalten. 

(3) Kontoführende Zahlungsdienstleister erteilen Zahlungsauslösedienstleistern 
▐dieselben für die Auslösung und Ausführung des Zahlungsvorgangs notwendigen 
Informationen, die auch dem Zahlungsdienstnutzer erteilt oder zugänglich gemacht 
werden, wenn dieser den Zahlungsvorgang direkt auslöst. Diese Informationen 
werden unmittelbar nach Eingang des Zahlungsauftrags erteilt, und alle 
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Aktualisierungen dieser Informationen, unter anderem zum Zahlungsstatus, 
werden dem Zahlungsauslösedienstleister laufend über die dedizierte Schnittstelle 
als Push-Nachricht in Echtzeit mitgeteilt, bis die Zahlung ausgeführt oder 
abgelehnt wurde. 

(3a) Gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 arbeitet die EBA nach 

Anhörung des Europäischen Datenschutzausschusses Leitlinien für die 

Durchführung dieses Artikels in Bezug auf Zahlungsauslösedienste und 

Kontoinformationsdienste aus. 

Artikel 38  

Notfallmaßnahmen bei Nichtverfügbarkeit einer dedizierten Schnittstelle  
(1) Kontoführende Zahlungsdienstleister treffen alle in ihrer Macht stehenden 

Maßnahmen, um eine Nichtverfügbarkeit und eine unzureichende Leistung der 
dedizierten Schnittstelle zu verhindern. Nichtverfügbarkeit gilt als gegeben, wenn 
fünf aufeinanderfolgende Informationsanfragen für die Erbringung von 
Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdiensten nicht innerhalb von 30 Sekunden 
von der dedizierten Schnittstelle des kontoführenden Zahlungsdienstleisters 
beantwortet werden. 

(2) Bei Nichtverfügbarkeit der dedizierten Schnittstelle teilen die kontoführenden 
Zahlungsdienstleister den die die dedizierte Schnittstelle nutzenden 
Zahlungsdienstleistern mit, welche Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Schnittstelle getroffen werden, und wie lange die Lösung des Problems 
schätzungsweise in Anspruch nehmen wird. Solange die Schnittstelle nicht verfügbar 
ist, bieten die kontoführenden Zahlungsdienstleister den Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleistern ohne schuldhafte Verzögerung eine wirksame 
alternative Lösung an, wie die Nutzung der Schnittstelle, die der jeweilige 
kontoführende Zahlungsdienstleister für die Authentifizierung und die 
Kommunikation mit seinen Nutzern für den Zugriff auf Zahlungskontodaten 
verwendet.  

(3) Ist die dedizierte Schnittstelle nicht verfügbar und hat der kontoführende 
Zahlungsdienstleister nicht gemäß Absatz 2 eine schnelle und wirksame alternative 
Lösung angeboten, können Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdienstleister bei 
der für sie zuständigen Behörde unter Vorlage aller notwendigen Informationen und 
Nachweise die Erlaubnis zur Nutzung der Schnittstelle beantragen, die der 
kontoführende Zahlungsdienstleister für die Authentifizierung und Kommunikation 
mit seinen Nutzern für den Zugriff auf Zahlungskontodaten verwendet.  

(4) Ausgehend von dem in Absatz 3 genannten Antrag kann die zuständige Behörde für 
begrenzte Zeit, bis die dedizierte Schnittstelle wieder verfügbar ist, allen 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleistern die Erlaubnis erteilen, über 
eine Schnittstelle, die der kontoführende Zahlungsdienstleister für die 
Authentifizierung und die Kommunikation mit seinen Nutzern verwendet, auf 
Zahlungskontodaten zuzugreifen. Die zuständige Behörde teilt dem antragstellenden 
Kontoinformations- oder Zahlungsauslösedienstleister ihre Entscheidung mit und 
macht sie auf ihrer Website öffentlich bekannt. Die zuständige Behörde weist den 
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kontoführenden Zahlungsdienstleister an, die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit 
der dedizierten Schnittstelle bis zum Ablauf der befristeten Erlaubnis 
wiederherzustellen.  

(5) Die zuständige Behörde entscheidet über jeden nach Absatz 3 gestellten Antrag 
unverzüglich. Solange die zuständige Behörde nicht über den Antrag entschieden 
hat, darf der antragstellende Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdienstleister 
ausnahmsweise über eine Schnittstelle, die der kontoführende Zahlungsdienstleister 
für die Authentifizierung und die Kommunikation mit seinen Nutzern nutzt, auf 
Zahlungskontodaten zugreifen. Der antragstellende Zahlungsauslöse- oder 
Kontoinformationsdienstleister stellt diese Nutzung wieder ein, wenn die dedizierte 
Schnittstelle wieder verfügbar ist oder – sollte dies früher der Fall sein – die 
zuständige Behörde entscheidet, dass die Erlaubnis für eine solche Nutzung nicht 
erteilt wird. 

(6) In Fällen, in denen der kontoführende Zahlungsdienstleister dazu verpflichtet wird, 
Kontoinformations- oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang zu der 
Schnittstelle zu gestatten, die er für die Authentifizierung und Kommunikation mit 
seinen Nutzern verwendet, stellt der kontoführende Zahlungsdienstleister umgehend 
alle technischen Spezifikationen zur Verfügung, die Kontoinformations- oder 
Zahlungsauslösedienstleister benötigen, um eine angemessene Verbindung zu der 
Schnittstelle herzustellen, die der kontoführende Zahlungsdienstleister für die 
Authentifizierung und Kommunikation mit seinen Nutzern verwendet.  

(7) Beim Zugriff auf die Schnittstelle, die der kontoführende Zahlungsdienstleister für 
die Authentifizierung und Kommunikation mit seinen Nutzern verwendet, müssen 
die Kontoinformations- oder Zahlungsauslösedienstleister alle in Artikel 45 Absatz 2 
festgelegten Anforderungen erfüllen. Insbesondere müssen sich die 
Kontoinformations- oder Zahlungsauslösedienstleister stets ordnungsgemäß bei dem 
kontoführenden Zahlungsdienstleister identifizieren.  

Artikel 39  

Ausnahme von der Pflicht zur Bereitstellung einer dedizierten Datenzugangsschnittstelle 
(1) Abweichend von Artikel 35 Absatz 1 kann die zuständige Behörde einen 

kontoführenden Zahlungsdienstleister auf dessen Antrag hin von der Pflicht, über 
eine dedizierte Schnittstelle zu verfügen, befreien und ihm gestatten, entweder als 
Schnittstelle für den sicheren Datenaustausch eine der Schnittstellen anzubieten, die 
er für die Authentifizierung und Kommunikation mit seinen Zahlungsdienstnutzern 
verwendet, oder, wenn dies gerechtfertigt ist, überhaupt keine Schnittstelle für den 
sicheren Datenaustausch anzubieten. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien festgelegt werden, nach denen ein kontoführender Zahlungsdienstleister 
gemäß Absatz 1 von der Pflicht, über eine dedizierte Schnittstelle zu verfügen, 
befreit werden und die Erlaubnis erhalten kann, entweder als Schnittstelle für den 
sicheren Datenaustausch mit Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleistern 
die Schnittstelle bereitzustellen, die er seinen Zahlungsdienstnutzern für den Online-
Zugriff auf deren Zahlungskonten zur Verfügung stellt, oder gegebenenfalls ganz auf 
eine Schnittstelle für den sicheren Datenaustausch zu verzichten. 
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Die EBA übermittelt der Kommission den Entwurf der in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 

einfügen = ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. Der Kommission wird die 

Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.  

 

ABSCHNITT 3 

RECHTE UND PFLICHTEN KONTOFÜHRENDER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 

Artikel 40  

Pflichten kontoführender Zahlungsdienstleister in Bezug auf Zahlungsauslösedienste 
Um das Recht des Zahlers auf Nutzung des Zahlungsauslösedienstes sicherzustellen, 
unternimmt der kontoführende Zahlungsdienstleister Folgendes: 

a) er kommuniziert auf sichere Weise mit Zahlungsauslösedienstleistern, 

b) unmittelbar nach Eingang des Zahlungsauftrags eines 
Zahlungsauslösedienstleisters erteilt er diesem alle Informationen über die 
Auslösung des Zahlungsvorgangs und alle Informationen, über die er selbst 
hinsichtlich der Ausführung des Zahlungsvorgangs verfügt, oder macht diese 
dem Zahlungsauslösedienstleister zugänglich, 

c) er behandelt Zahlungsaufträge, die über die Dienste eines 
Zahlungsauslösedienstleisters übermittelt werden, insbesondere in Bezug auf 
zeitliche Abwicklung, Prioritäten oder Entgelte wie Zahlungsaufträge, die 
direkt vom Zahler oder Zahlungsempfänger übermittelt werden. 

Für die Zwecke des Buchstaben b gewährleistet der kontoführende Zahlungsdienstleister für 
den Fall, dass die Gesamtheit oder ein Teil der dort genannten Informationen bei Eingang des 
Zahlungsauftrags nicht verfügbar ist, dass dem Zahlungsauslösedienstleister sämtliche 
Informationen über die Ausführung des Zahlungsauftrags, unter anderem die aktualisierten 
Informationen zum Zahlungsstatus, umgehend zur Verfügung gestellt werden, sobald sie 
dem kontoführenden Zahlungsdienstleister selbst zur Verfügung stehen. 

Artikel 41  

Pflichten kontoführender Zahlungsdienstleister in Bezug auf Kontoinformationsdienste 
(1) Um das Recht des Zahlungsdienstnutzers auf Nutzung des 

Kontoinformationsdienstes sicherzustellen, unternimmt der kontoführende 
Zahlungsdienstleister Folgendes: 

a) er kommuniziert auf sichere Weise mit dem Kontoinformationsdienstleister,  
b) er behandelt Anfragen, die über die Dienste eines 

Kontoinformationsdienstleisters übermittelt werden, als wären die Daten vom 
Zahlungsdienstnutzer über die Schnittstelle angefordert worden, die der 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 1006 

kontoführende Zahlungsdienstleister seinen Zahlungsdienstnutzern für den 
direkten Zugriff auf ihr Zahlungskonto zur Verfügung stellt.  

(2) Kontoführende Zahlungsdienstleister gestatten Kontoinformationsdienstleistern den 
Zugriff auf Informationen von bezeichneten Zahlungskonten und damit in 
Zusammenhang stehenden Zahlungsvorgängen, die von kontoführenden 
Zahlungsdienstleistern für Kontoinformationsdienstzwecke gespeichert werden, 
gleich ob der Zahlungsdienstnutzer diese Informationen aktiv anfragt oder nicht. 

Artikel 42  

Beschränkung des Zugangs zu Zahlungskonten für Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister 

(1) Ein kontoführender Zahlungsdienstleister kann einem Kontoinformationsdienstleister 
oder einem Zahlungsauslösedienstleister aus objektiv gerechtfertigten und 
hinreichend nachgewiesenen Gründen den Zugang zu einem Zahlungskonto 
verweigern. Diese Gründe müssen mit einem nicht autorisierten (im Sinne von 
Artikel 49 Absatz 3) oder betrügerischen Zugriff auf das Zahlungskonto durch diesen 
Kontoinformationsdienstleister oder diesen Zahlungsauslösedienstleister, worunter 
auch die nicht autorisierte oder betrügerische Auslösung eines Zahlungsvorgangs 
fällt, in Zusammenhang stehen. In solchen Fällen informiert der kontoführende 
Zahlungsdienstleister den Zahlungsdienstnutzer unter Angabe von Gründen darüber, 
dass der Zugang zum Zahlungskonto verweigert wird. Diese Information ist dem 
Zahlungsdienstnutzer möglichst vor Verweigerung des Zugangs, spätestens jedoch 
sofort danach zu erteilen, es sei denn, eine solche Information würde objektiv 
gerechtfertigten Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen oder gegen sonstiges 
einschlägiges Recht der Union oder der Mitgliedstaaten verstoßen.  

(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen setzt der kontoführende Zahlungsdienstleister 
die zuständige Behörde unverzüglich über den Vorfall im Zusammenhang mit dem 
Kontoinformationsdienstleister oder dem Zahlungsauslösedienstleister in Kenntnis. 
Diese Mitteilung umfasst auch die maßgeblichen Einzelheiten des Vorfalls und die 
Gründe für das Tätigwerden. Die zuständige Behörde bewertet den Fall und ergreift 
erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen. 

Artikel 43  

Datenzugangsmanagement durch die Zahlungsdienstnutzer 
(1) Der kontoführende Zahlungsdienstleister stellt dem Zahlungsdienstnutzer ein in seine 

Nutzerschnittstelle integriertes Dashboard für Überwachung und Management der 
Erlaubnisse zur Verfügung, die der Zahlungsdienstnutzer für die Zwecke von 
Kontoinformationsdiensten oder Zahlungsauslösediensten für mehrere oder 
wiederkehrende Zahlungen erteilt hat.  

(2) Dieses Dashboard muss 

a) dem Zahlungsdienstnutzer in dem Maße, in dem die Informationen sich im 
Besitz des kontoführenden Zahlungsdienstleisters befinden, einen Überblick 
über jede aktive Erlaubnis geben, die für die Zwecke von Kontoinformations- 
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oder Zahlungsauslösediensten erteilt wurde, und alle folgenden Angaben 
umfassen:  

i) den Namen des Kontoinformationsdienstleisters oder 
Zahlungsauslösedienstleisters, dem der Zugriff gestattet wurde, 

ii) das Kundenkonto, für das der Zugriff gestattet wurde, 
iii) den Zweck der Erlaubnis,  

iv) die Geltungsdauer der Erlaubnis, 
v) die Kategorien der weitergegebenen Daten, 

va) das Datum, an dem der Zugriff auf die Daten erfolgte. 
b) es dem Zahlungsdienstnutzer ermöglichen, allen Kontoinformations- oder 

Zahlungsauslösedienstleistern oder einem bestimmten Kontoinformations- 
oder Zahlungsauslösedienstleister das Recht auf Datenzugriff zu entziehen,  

▐ 

ca) es dem Zahlungsdienstnutzer ermöglichen, die Datenweitergabe an Dritte 
grundsätzlich für alle gegenwärtigen und zukünftigen Anträge auf 
Datenzugangserlaubnis abzulehnen, 

d) eine zwei Jahre umfassende Aufstellung der entzogenen oder abgelaufenen 
Datenzugriffserlaubnisse umfassen, 

da) mit den FIDA-Dashboards im Einklang stehen und es den Dateninhabern 
ermöglichen, Datenberechtigungen, die sich sowohl aus der genannten 
Verordnung als auch aus der vorliegenden Verordnung ergeben, auf Antrag 
des Nutzers über ein einziges Dashboard zu verwalten. 

(2a) Die EBA arbeitet Leitlinien aus, in denen die in Absatz 2 Buchstabe a genannten 
Kategorien von Daten so präzisiert werden, dass die Daten für die Verbraucher 
leicht verständlich sind. 

(2b) Beschließt ein Zahlungsdienstnutzer gemäß Absatz 2 Buchstabe b, das Recht auf 
Datenzugriff zu entziehen, so muss der betreffende Kontoinformationsdienstleister 
oder Zahlungsauslösedienstleister 

a) fortan die Verwendung der Daten unterlassen,  

b) die Daten entfernen und  

c) ohne schuldhafte Verzögerung sämtliche Daten löschen, die er 
aufgrund der vom Zahlungsdienstnutzer erteilten 
Datenzugangsberechtigung erhalten hat.  

(3) Der kontoführende Zahlungsdienstleister gewährleistet, dass das Dashboard in seiner 
Nutzerschnittstelle leicht auffindbar ist und dass die im Dashboard enthaltenen 
Informationen klar, richtig und für den Zahlungsdienstnutzer leicht verständlich sind.  

(4) Der kontoführende Zahlungsdienstleister und der Kontoinformations- oder 
Zahlungsauslösedienstleister, dem die Erlaubnis erteilt wurde, arbeiten zusammen, 
um dem Zahlungsdienstnutzer über das Dashboard Informationen in Echtzeit zur 
Verfügung zu stellen. Für die Zwecke von Absatz 2▐  
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a) unterrichtet der kontoführende Zahlungsdienstleister den 
Kontoinformationsdienstleister oder den Zahlungsauslösedienstleister in 
Echtzeit über Änderungen, die ein Zahlungsdienstnutzer über das Dashboard 
an einer Erlaubnis für den betreffenden Dienstleister vorgenommen hat; 

b) unterrichtet ein Kontoinformations- oder Zahlungsauslösedienstleister den 
kontoführenden Zahlungsdienstleister in Echtzeit über eine neue Erlaubnis, die 
ein Zahlungsdienstnutzer für ein von diesem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister bereitgestelltes Zahlungskonto erteilt hat, und nennt 
dabei u. a. Folgendes:  
(i) den Zweck der vom Zahlungsdienstnutzer erteilten Erlaubnis in einer für 

den Nutzer klar und leicht verständlichen Art und Weise,  
(ii) die Geltungsdauer der Erlaubnis, 

(iii) die davon betroffenen Datenkategorien. 

Artikel 44  

Unzulässige Hindernisse für den Datenzugriff  
(1) Kontoführende Zahlungsdienstleister gewährleisten, dass ihre dedizierte Schnittstelle 

die Bereitstellung von Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdiensten nicht 
behindert und dass die Verbraucher die Dienste direkt und reibungslos nutzen 
können. 

Unzulässige Hindernisse umfassen unter anderem Folgendes: 

a) Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdienstleister daran gehindert werden, 
die von kontoführenden Zahlungsdienstleistern für ihre Zahlungsdienstnutzer 
ausgestellten personalisierten Sicherheitsmerkmale zu nutzen, 

b) Zahlungsdienstnutzer für die Nutzung von Kontoinformations- oder 
Zahlungsauslösediensten ihren Kundenidentifikator manuell in der Domäne 
des kontoführenden Zahlungsdienstleisters eingeben müssen, 

c) die Erlaubnis, die der Zahlungsdienstnutzer einem Zahlungsauslöse- oder 
Kontoinformationsdienstleister erteilt hat, zusätzlich überprüft werden muss, 

d) Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister sich zusätzlich 
registrieren müssen, um auf das Zahlungskonto des Zahlungsdienstnutzers oder 
auf die dedizierte Schnittstelle zugreifen zu können, 

e) Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister ihre Kontaktdaten vorab 
beim kontoführenden Zahlungsdienstleister registrieren müssen, es sei denn, 
dies ist unerlässlich, um den Informationsaustausch zwischen kontoführenden 
Zahlungsdienstleistern und Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienstleistern insbesondere bezüglich der Aktualisierung des 
in Artikel 43 genannten Dashboards zu erleichtern, 

f) ein Zahlungsdienstnutzer Zahlungen über einen Zahlungsauslösedienstleister 
nur auslösen kann, wenn der Zahlungsempfänger auf der Liste der 
Begünstigten des Zahlers steht, 

g) die Auslösung eingehender oder ausgehender Zahlungen auf inländische 
Kundenidentifikatoren beschränkt ist,  
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h) im Vergleich zur starken Kundenauthentifizierung bei einem direkten Zugriff 
des Zahlungsdienstnutzers auf sein Zahlungskonto oder bei der Auslösung 
einer Zahlung direkt beim kontoführenden Zahlungsdienstleister eine häufigere 
starke Kundenauthentifizierung verlangt wird, 

i) die bereitgestellte dedizierte Schnittstelle nicht alle 
Authentifizierungsverfahren unterstützt, die der kontoführende 
Zahlungsdienstleister seinem Zahlungsdienstnutzer zur Verfügung stellt, 

j) für Kontoinformationen oder Zahlungsauslösungen ein Verlauf vorgeschrieben 
wird, der mit einer Umleitung oder Entkopplung für die Authentifizierung des 
Zahlungsdienstnutzers einhergeht, und im Vergleich zum entsprechenden 
Authentifizierungsverfahren, das Zahlungsdienstnutzern beim direkten Zugriff 
auf ihre Zahlungskonten oder bei der Auslösung einer Zahlung direkt beim 
kontoführenden Zahlungsdienstleister angeboten wird, zusätzliche Schritte 
oder Maßnahmen gefordert werden,  

k) der Nutzer bei der Authentifizierung automatisch zur Adresse der Website des 
kontoführenden Zahlungsdienstleisters weitergeleitet wird, wenn dies die 
einzige vom kontoführenden Zahlungsdienstleister unterstützte 
Authentifizierungsmethode für den Zahlungsdienstnutzer ist, 

l) bei einem Verlauf, der ausschließlich in der Auslösung einer Zahlung besteht, 
zwei starke Kundenauthentifizierungen verlangt werden, bei denen der 
Zahlungsauslösedienstleister dem kontoführenden Zahlungsdienstleister alle 
für die Auslösung der Zahlung erforderlichen Informationen übermittelt, d. h. 
einer starken Kundenauthentifizierung für die Bestätigung durch „ja“ oder 
„nein“ und einer zweiten starken Kundenauthentifizierung für die Auslösung 
der Zahlung. 

(1a) Maßnahmen und Instrumente, die kontoführende Zahlungsdienstleister bei 
Verdacht auf Betrug oder zum Zwecke der Einhaltung der Verordnung (EU) 
2016/679 einsetzen, stellen keine unzulässigen Hindernisse dar. 

(2) Bei Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdiensten stellen der Name und die 
Kontonummer oder ein anderer Kundenidentifikator des Kontoinhabers keine 
sensiblen Zahlungsdaten dar. 

 

ABSCHNITT 4 

RECHTE UND PFLICHTEN VON KONTOINFORMATIONSDIENSTLEISTERN UND 
ZAHLUNGSAUSLÖSEDIENSTLEISTERN 

Artikel 45  

Nutzung der Kundenschnittstelle durch Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienstleister 

(1) Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister dürfen außer in den in 
Artikel 38 Absätze 4 und 5 und Artikel 39 genannten Fällen nur über die in 
Artikel 35 genannte dedizierte Schnittstelle auf Zahlungskontodaten zugreifen.  
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(2) Greift ein Kontoinformationsdienstleister oder ein Zahlungsauslösedienstleister 
gemäß Artikel 38 Absätze 4 und 5 auf Zahlungskontodaten über eine Schnittstelle zu, 
die der kontoführende Zahlungsdienstleister seinen Zahlungsdienstnutzern für einen 
direkten Zugriff auf ihr Zahlungskonto zur Verfügung stellt, oder handelt es dabei 
gemäß Artikel 39 um die einzige verfügbare Schnittstelle, muss der 
Kontoinformationsdienstleister oder der Zahlungsauslösedienstleister 

a) sich stets gegenüber dem kontoführenden Zahlungsdienstleister identifizieren,  
b) sich stets auf die Authentifizierungsverfahren verlassen, die der kontoführende 

Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienstnutzer zur Verfügung stellt,  
c) stets die notwendigen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass er Daten 

nicht für andere Zwecke als die Bereitstellung des vom Zahlungsdienstnutzer 
angeforderten Dienstes verarbeitet (worunter auch Datenzugriff und 
Datenspeicherung fallen),  

d) stets die Daten protokollieren, die über die vom kontoführenden 
Zahlungsdienstleister für seine Zahlungsdienstnutzer betriebene Schnittstelle 
abgerufen werden, und der zuständigen Behörde auf Verlangen die 
Protokolldateien unverzüglich zur Verfügung stellen. Die Protokolle werden 
drei Jahre nach ihrer Erstellung gelöscht. Protokolle können auch länger 
aufbewahrt werden, wenn sie für bereits laufende Überwachungsverfahren 
benötigt werden, jedoch nur so lange, wie es für die Durchführung dieser 
Verfahren unbedingt erforderlich ist. 

▐ Artikel 46  

Spezielle Pflichten von Zahlungsauslösedienstleistern 
(1) Zahlungsauslösedienstleister 

a) müssen kontoführenden Zahlungsdienstleistern dieselben Informationen 
erteilen, wie sie vom Zahlungsdienstnutzer beim direkten Auslösen des 
Zahlungsvorgangs angefordert werden, 

b) dürfen ihre Dienste gemäß Artikel 49 nur mit Erlaubnis des 
Zahlungsdienstnutzers erbringen,  

c) dürfen in Verbindung mit der Erbringung des Zahlungsauslösedienstes zu 
keiner Zeit Gelder des Zahlers halten, 

d) müssen gewährleisten, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale des 
Zahlungsdienstnutzers außer für den Zahler und den Emittenten der 
personalisierten Sicherheitsmerkmale für keine andere Partei, einschließlich 
des Zahlungsauslösedienstleisters selbst, zugänglich sind und über sichere und 
effiziente Kanäle übermittelt werden, 

e) müssen sicherstellen, dass alle sonstigen Informationen über den 
Zahlungsdienstnutzer, die sie bei der Erbringung von Zahlungsauslösediensten 
erhalten, nur an den Zahlungsempfänger und nur mit Erlaubnis des 
Zahlungsdienstnutzers weitergegeben werden, 

f) müssen sich bei jeder Zahlungsauslösung gegenüber dem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister identifizieren und mit dem kontoführenden 
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Zahlungsdienstleister, dem Zahler und dem Zahlungsempfänger auf sichere 
Weise kommunizieren. 

(2) Zahlungsauslösedienstleister dürfen 
a) sensible Zahlungsdaten des Zahlungsdienstnutzers nicht speichern, nicht 

darauf zugreifen und sie nicht verwenden; 
b) vom Zahlungsdienstnutzer keine anderen als die für die Erbringung des 

Zahlungsauslösedienstes erforderlichen Daten verlangen, 
c) personenbezogene oder nicht personenbezogene Daten nicht für andere 

Zwecke als die vom Zahlungsdienstnutzer erlaubte Erbringung des 
Zahlungsauslösedienstes verarbeiten (worunter auch die Datennutzung, der 
Datenzugriff oder die Datenspeicherung fällt), 

d) den Betrag, den Zahlungsempfänger oder ein sonstiges Merkmal des 
Zahlungsvorgangs nicht ändern. 

Artikel 47  

Spezielle Pflichten von Kontoinformationsdienstleistern und sonstige Bestimmungen für 
Kontoinformationsdienstleister 

(1) Der Kontoinformationsdienstleister  
a) darf seine Dienste gemäß Artikel 49 nur mit Erlaubnis des 

Zahlungsdienstnutzers erbringen,  
b) muss sicherstellen, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale des 

Zahlungsdienstnutzers außer für den Nutzer und den Emittenten der 
personalisierten Sicherheitsmerkmale für keine andere Partei, einschließlich 
des Kontoinformationsdienstleisters selbst, zugänglich sind, und dass für den 
Fall, dass diese Sicherheitsmerkmale vom Kontoinformationsdienstleister 
übermittelt werden, diese Übermittlung über sichere und effiziente Kanäle 
erfolgt,  

c) muss sich für jede Kommunikationssitzung gegenüber dem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsdienstnutzers identifizieren und mit dem 
kontoführenden Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer auf 
sichere Weise kommunizieren,  

d) darf nur auf Informationen von bezeichneten Zahlungskonten und zugehörigen 
Zahlungsvorgängen zugreifen,  

e) muss über geeignete und wirksame Mechanismen verfügen, damit der Zugriff 
auf andere Informationen als die von bezeichneten Zahlungskonten und 
zugehörigen Zahlungsvorgängen gemäß der Erlaubnis des 
Zahlungsdienstnutzers verhindert wird. 

(2) Der Kontoinformationsdienstleister darf  
a) keine sensiblen Zahlungsdaten anfordern, die mit den Zahlungskonten in 

Verbindung stehen,  
b) gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 Daten nicht für andere Zwecke als für 

den vom Zahlungsdienstnutzer erlaubten Kontoinformationsdienst verwenden, 
abrufen oder speichern. 
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(3) Die folgenden Artikel gelten nicht für Kontoinformationsdienstleister: die Artikel 4 
bis 8, Artikel 10, 11 und 12, die Artikel 14 bis 19, Artikel 21 bis 29, Artikel 50 und 
51, die Artikel 53 bis 79 sowie Artikel 83 und 84. 

ABSCHNITT 5 

UMSETZUNG 

Artikel 48  

Rolle der zuständigen Behörden 
(1) Die zuständigen Behörden gewährleisten, dass kontoführende Zahlungsdienstleister 

ihren Pflichten bezüglich der in Artikel 35 Absatz 1 genannten Schnittstelle jederzeit 
nachkommen und dass jedes in Artikel 44 aufgeführte festgestellte unzulässige 
Hindernis vom betreffenden kontoführenden Zahlungsdienstleister unverzüglich 
beseitigt wird. Wird – u. a. durch Informationen von Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienstleistern – festgestellt, dass dedizierte Schnittstellen nicht 
den Anforderungen dieser Verordnung genügen oder Hindernisse bestehen, ergreifen 
die zuständigen Behörden ohne schuldhafte Verzögerung die notwendigen und 
angemessenen Durchsetzungsmaßnahmen und verhängen angemessene und 
verhältnismäßige Sanktionen oder gewähren, sofern angemessen und hinreichend 
begründet, gemäß Artikel 38 Absatz 4 die Zugriffsrechte. 

(2) Die zuständigen Behörden ergreifen unverzüglich jede Durchsetzungsmaßnahme, die 
erforderlich ist, um die Zugangsrechte von Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienstleistern zu erhalten. Solche Durchsetzungsmaßnahmen 
können angemessene Sanktionen umfassen.  

(3) Die zuständigen Behörden gewährleisten, dass Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienstleister ihren Pflichten bezüglich der Nutzung von 
Datenzugangsschnittstellen jederzeit nachkommen.  

(4) Die zuständigen Behörden müssen über die notwendigen Ressourcen, insbesondere 
das entsprechende Personal verfügen, um ihre Aufgaben jederzeit erfüllen zu 
können.  

(5) Wenn es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, arbeiten die 
zuständigen Behörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 mit den 
Aufsichtsbehörden zusammen. 

(6) Die zuständigen Behörden halten auf eigene Initiative regelmäßig gemeinsame 
Sitzungen mit kontoführenden Zahlungsdienstleistern, Zahlungsauslösedienstleistern 
und Kontoinformationsdienstleistern ab und bemühen sich nach Kräften 
sicherzustellen, dass mögliche Probleme zwischen kontoführenden 
Zahlungsdienstleistern, Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleistern, die 
sich aus der Nutzung von Schnittstellen für den Datenaustausch und dem Zugang zu 
solchen Schnittstellen ergeben, rasch und dauerhaft gelöst werden.  

(7) Kontoführende Zahlungsdienstleister stellen den zuständigen Behörden Daten über 
den Zugriff von Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleistern auf die von 
ihnen geführten Zahlungskonten zur Verfügung. Die zuständigen Behörden dürfen 
von Kontoinformationsdienstleistern und Zahlungsauslösedienstleistern 
gegebenenfalls auch die Vorlage aller relevanten Daten über ihre Tätigkeiten 
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verlangen. Die EBA koordiniert diese Überwachungstätigkeit der zuständigen 
Behörden gemäß ihren Befugnissen nach Artikel 29 Buchstabe b, Artikel 31 und 
Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, um doppelte 
Datenmeldungen zu vermeiden. Die EBA erstattet der Kommission alle zwei Jahre 
Bericht über die Größe und Funktionsweise der Märkte für Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösedienste in der Union. Diese regelmäßigen Berichte können 
gegebenenfalls Empfehlungen enthalten.  

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
festgelegt wird, welche Daten den zuständigen Behörden nach Absatz 7 zu 
übermitteln sind, und nach welcher Methodik und in welchen Abständen die Daten 
zu übermitteln sind. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen = 18 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

 

KAPITEL 4 

Autorisierung von Zahlungsvorgängen 

Artikel 49 

Autorisierung  
(1) Ein Zahlungsvorgang oder eine Serie von Zahlungsvorgängen wird nur dann 

autorisiert, wenn der Zahler seine Erlaubnis zur Ausführung des Zahlungsvorgangs 
erteilt hat. Ein Zahlungsvorgang kann vom Zahler autorisiert werden, bevor oder – 
falls zwischen dem Zahler und dem kontoführenden Zahlungsdienstleister so 
vereinbart – nachdem der Zahlungsvorgang ausgeführt wurde. 

(2) Der Zugriff von Zahlungsdienstleistern auf ein Zahlungskonto für die Zwecke von 
Kontoinformationsdiensten oder Zahlungsauslösediensten wird nur dann autorisiert, 
wenn der Zahlungsdienstnutzer dem Kontoinformationsdienstleister bzw. dem 
Zahlungsauslösedienstleister die Erlaubnis erteilt hat, auf das Zahlungskonto und auf 
die einschlägigen Daten auf diesem Konto zuzugreifen.  

(3) Liegt keine Erlaubnis vor, gelten ein Zahlungsvorgang oder der Zugriff eines 
Kontoinformationsdienstleisters oder eines Zahlungsauslösedienstleisters auf ein 
Zahlungskonto als nicht autorisiert. 

(4) Die Erlaubnis, die der Zahlungsdienstnutzer dem Kontoinformationsdienstleister 
oder dem Zahlungsauslösedienstleister erteilt hat, wird vom kontoführenden 
Zahlungsdienstleister nicht überprüft.  
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(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannte Erlaubnis wird in der zwischen dem Zahler 
und dem betroffenen Zahlungsdienstleister vereinbarten Form erteilt. Die Erlaubnis 
zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs kann auch über den Zahlungsempfänger 
oder den Zahlungsauslösedienstleister erteilt werden. 

(6) Das Verfahren für die Erteilung der Erlaubnis wird zwischen dem Zahler und dem 
betroffenen Zahlungsdienstleister vereinbart. 

(7) Der Zahlungsdienstnutzer kann die Erlaubnis, einen Zahlungsvorgang auszuführen 
oder für die Zwecke von Zahlungsauslösediensten oder Kontoinformationsdiensten 
auf ein Zahlungskonto zuzugreifen, jederzeit widerrufen ▐. Der 
Zahlungsdienstnutzer kann auch die Erlaubnis, eine Serie von Zahlungsvorgängen 
auszuführen, widerrufen, woraufhin jeder darauffolgende Zahlungsvorgang als nicht 
autorisiert gilt. 

Artikel 50  

Unstimmigkeiten zwischen Namen und Kundenidentifikator des Zahlungsempfängers bei Überweisungen 

(1) Bei Überweisungen überprüft der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers auf 
Verlangen des Zahlungsdienstleisters des Zahlers kostenlos, ob der 
Kundenidentifikator und der Name des Zahlungsempfängers, wie sie vom Zahler 
angegeben wurden, übereinstimmen, und teilt dem Zahlungsdienstleister des Zahlers 
das Ergebnis dieser Überprüfung mit. Stimmen Kundenidentifikator und Name des 
Zahlungsempfängers nicht überein, benachrichtigt der Zahlungsdienstleister des Zahlers den Zahler über 
jede festgestellte Unstimmigkeit dieser Art und unterrichtet den Zahler über den Grad dieser 
Unstimmigkeit.  

(2) Die Zahlungsdienstleister erbringen die in Absatz 1 genannten Leistung sofort, nachdem der Zahler seinem 
Zahlungsdienstleister den Kundenidentifikator und den Namen des Zahlungsempfängers übermittelt und 
bevor der Zahler die Möglichkeit erhält, die Überweisung zu autorisieren. 

(3) Die Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass die Feststellung einer in Absatz 1 genannten Unstimmigkeit 
und die entsprechende Benachrichtigung des Zahlers diesen nicht daran hindern, die Überweisung zu 
autorisieren. Autorisiert der Zahler die Überweisung, nachdem er über eine festgestellte Unstimmigkeit 
benachrichtigt wurde, und wird der Vorgang gemäß dem vom Zahler angegebenen Kundenidentifikator 
ausgeführt, so gilt der Vorgang als korrekt ausgeführt. 

(4) Die Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass die Zahlungsdienstnutzer das Recht haben, auf das in 
Absatz 1 genannte Leistungsangebot zu verzichten, und teilen den Nutzern ihrer Zahlungsdienste mit, wie 
sie diesen Verzicht zum Ausdruck bringen können. Die Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass 
Zahlungsdienstnutzer, die anfänglich auf die in Absatz 1 genannte Leistung verzichtet haben, das Recht 
haben, diese Leistung auf Wunsch wieder in Anspruch zu nehmen. 

(5) Die Zahlungsdienstleister informieren die Nutzer ihrer Zahlungsdienste darüber, dass die Autorisierung 
eines Vorgangs trotz festgestellter Unstimmigkeit und trotz entsprechender Benachrichtigung oder der 
Verzicht auf die in Absatz 1 genannte Leistung dazu führen können, dass das Geld auf ein Zahlungskonto 
überwiesen wird, dessen Inhaber nicht der vom Zahler angegebene Zahlungsempfänger ist. Die 
Zahlungsdienstleister erteilen diese Information zeitgleich mit der Benachrichtigung über Unstimmigkeiten 
oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der Zahlungsdienstnutzer seinen Verzicht auf die in Absatz 1 genannte 
Leistung erklärt. 

(6) Die in Absatz 1 genannte Leistung wird bei Zahlungsaufträgen, die über elektronische Wege der 
Zahlungsauslösung erteilt werden, und bei nicht-elektronischen Zahlungsaufträgen erbracht, die eine 
Echtzeit-Interaktion zwischen dem Zahler und seinem Zahlungsdienstleister umfassen. 

(7) Der in Absatz 1 genannte Abgleichservice ist nicht vorgeschrieben, wenn der Zahler den 
Kundenidentifikator und den Namen des Zahlungsempfängers nicht selbst eingegeben hat.  

(8) Dieser Artikel gilt nicht für Sofortüberweisungen in Euro, die unter die Verordnung 
XXX (IPR) fallen. 
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Artikel 50a 

Bekämpfung standortbezogener Diskriminierung in Bezug auf Identifikatoren für 
Zahlungskonten 

(1) Nimmt ein Zahler eine Überweisung an einen Zahlungsempfänger, der Inhaber 
eines Zahlungskontos in der Union ist, vor, ist der Zahler nicht verpflichtet, den 
Mitgliedstaat anzugeben, indem das Zahlungskonto geführt wird, sofern das 
Zahlungskonto erreichbar ist. 

(2) Nimmt ein Zahlungsempfänger eine Überweisung an oder verwendet eine 
Lastschrift, um Geldbeträge von einem Zahler einzuziehen, der Inhaber eines 
Zahlungskontos in der Union ist, ist der Zahlungsempfänger nicht verpflichtet, 
den Mitgliedstaat anzugeben, indem das Zahlungskonto geführt wird, sofern das 
Zahlungskonto erreichbar ist.  

 

Artikel 51  

Begrenzung und Sperrung der Nutzung des Zahlungsinstruments 
(1) Wird eine Erlaubnis mittels eines bestimmten Zahlungsinstruments erteilt, bieten der 

Zahler und der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahlungsdienstnutzer die 
Möglichkeit an, angemessene und verhältnismäßige Ausgabenobergrenzen für 
Zahlungsvorgänge zu vereinbaren, die mit diesem Zahlungsinstrument ausgeführt 
werden. Zahlungsdienstleister dürfen die mit ihren Zahlungsdienstnutzern 
vereinbarten Ausgabenobergrenzen nicht einseitig ändern. Die 
Ausgabenobergrenzen werden standardmäßig auf einem niedrigen Niveau 
festgelegt und in dem Vertrag zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Zahler 
festgehalten. 

(2) ▐Der Zahlungsdienstleister sperrt ein Zahlungsinstrument, wenn objektive Risiken im Zusammenhang mit 
der Sicherheit des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Nutzung des Zahlungsinstruments besteht oder wenn im Falle eines Zahlungsinstruments 
mit einer Kreditlinie ein erheblich erhöhtes Risiko besteht, dass der Zahler seiner Zahlungspflicht nicht 
nachkommen kann. Erfolgt eine solche Sperrung trotz hinreichender Gründe für den 
Verdacht von Betrug nicht, so kommt der Zahler nicht für die finanziellen Folgen 
auf, es sei denn, der Zahler hat betrügerisch gehandelt. 

(3) In diesen Fällen unterrichtet der Zahlungsdienstleister den Zahler möglichst vor, spätestens jedoch sofort 
nach der Sperrung des Zahlungsinstruments in einer vereinbarten Form über die Sperrung und die Gründe 
hierfür, es sei denn, diese Unterrichtung würde objektiv berechtigten Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen 
oder gegen sonstiges einschlägiges Recht der Union oder der Mitgliedstaaten verstoßen. 

(4) Der Zahlungsdienstleister hebt die Sperrung des Zahlungsinstruments auf oder ersetzt es durch ein neues 
Zahlungsinstrument, wenn die Gründe für die Sperrung nicht mehr gegeben sind. 
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Artikel 52  

Pflichten des Zahlungsdienstnutzers in Bezug auf Zahlungsinstrumente und personalisierte Sicherheitsmerkmale 
Der zur Nutzung eines Zahlungsinstruments berechtigte Zahlungsdienstnutzer 

a) hält bei der Nutzung des Zahlungsinstruments die Bedingungen für dessen Ausgabe und Nutzung 
ein, die objektiv, nichtdiskriminierend und verhältnismäßig sein müssen; 

b) zeigt dem Zahlungsdienstleister oder der vom Zahlungsdienstleister benannten Stelle den Verlust, 
den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die nicht autorisierte Nutzung des 
Zahlungsinstruments oder der einschlägigen personalisierten 
Sicherheitsmerkmale unverzüglich nach deren Feststellung an. 

Für die Zwecke des Buchstabens a trifft der Zahlungsdienstnutzer unmittelbar nach Erhalt eines Zahlungsinstruments 
alle zumutbaren Vorkehrungen, um seine personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 

Artikel 53 

Pflichten des Zahlungsdienstleisters in Bezug auf Zahlungsinstrumente 
(1) Der Zahlungsdienstleister, der ein Zahlungsinstrument ausgibt, 

a) muss unbeschadet der Pflichten des Zahlungsdienstnutzers nach Artikel 52 sicherstellen, dass die 
personalisierten Sicherheitsmerkmale keiner anderen Person als dem zur Nutzung des 
Zahlungsinstruments berechtigten Zahlungsdienstnutzer zugänglich sind; 

b) darf dem Zahlungsdienstnutzer nicht unaufgefordert ein Zahlungsinstrument zusenden, es sei denn, 
ein bereits an den Zahlungsdienstnutzer ausgegebenes Zahlungsinstrument muss ersetzt werden; 

c) muss sicherstellen, dass der Zahlungsdienstnutzer durch geeignete Mittel, einschließlich eines 
kostenlosen Kommunikationskanals, der eine menschliche Unterstützung in der Amtssprache des 
Aufnahmemitgliedstaats ermöglicht, jederzeit die Möglichkeit hat, eine Anzeige gemäß Artikel 52 
Buchstabe b vorzunehmen oder die Aufhebung der Sperrung des Zahlungsinstruments gemäß 
Artikel 51 Absatz 4 zu verlangen; 

d) muss dem Zahlungsdienstnutzer die Möglichkeit bieten, eine Anzeige gemäß Artikel 52 
Buchstabe b kostenlos vorzunehmen, und darf nur etwaige direkt mit dem Zahlungsinstrument 
verbundene Ersatzkosten in Rechnung stellen; 

e) muss jedwede Nutzung des Zahlungsinstruments verhindern, sobald eine Anzeige nach Artikel 52 
Buchstabe b erfolgt ist; 

ea) muss sichere Kommunikationskanäle nutzen und grundsätzlich davon 
absehen, Links und Dokumente per E-Mail zu übermitteln; 

f) Für die Zwecke von Buchstabe c stellt der Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienstnutzer auf 
Verlangen Beweismittel zur Verfügung, mit denen dieser bis zu 18 Monate nach der Anzeige den 
Beweis erbringen kann, dass der Zahlungsdienstnutzer seiner Anzeigepflicht nachgekommen ist. 

(2) Der Zahlungsdienstleister trägt das Risiko der Versendung eines Zahlungsinstruments oder personalisierter 
Sicherheitsmerkmale des Zahlungsinstruments an den Zahlungsdienstnutzer. 

(2a) Versäumt es der Zahlungsdienstleister des Zahlers die in dem vorliegenden Artikel 

dargelegten Verpflichtungen zu erfüllen, trägt der Zahler keine sich daraus 

ergebenden finanziellen Verluste, es sei denn, der Zahler hat sich betrügerisch 

verhalten. 
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Artikel 54 

Anzeige und Korrektur nicht autorisierter, autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungsvorgänge  
(1) Der Zahlungsdienstleister korrigiert einen nicht autorisierten, einen fehlerhaft 

ausgeführten oder einen autorisierten Zahlungsvorgang nur dann, wenn der 
Zahlungsdienstnutzer dem Zahlungsdienstleister gemäß den Artikeln 57 und 59 den 
betreffenden Zahlungsvorgang, der einen Anspruch, einschließlich eines Anspruchs 
nach Artikel 75, begründet, unverzüglich nach dessen Feststellung, spätestens jedoch 
18 Monate nach dem Tag der Belastung, anzeigt. 
Die in Unterabsatz 1 festgelegten Anzeigefristen gelten nicht, wenn der Zahlungsdienstleister die 
Informationen über den Zahlungsvorgang nach Maßgabe von Titel II nicht erteilt oder nicht zugänglich 
gemacht hat. 

(2) Ist ein Zahlungsauslösedienstleister beteiligt, erwirkt der Zahlungsdienstnutzer die Korrektur gemäß 
Absatz 1 unbeschadet des Artikels 56 Absatz 4 und des Artikels 75 Absatz 1 durch den kontoführenden 
Zahlungsdienstleister. 

Artikel 55 

Nachweis der Autorisierung und der Ausführung von Zahlungsvorgängen 
(1) Bestreitet ein Zahlungsdienstnutzer, einen ausgeführten Zahlungsvorgang autorisiert zu haben, oder macht 

ein Zahlungsdienstnutzer geltend, dass der Zahlungsvorgang nicht korrekt ausgeführt wurde, so trägt der 
Zahlungsdienstleister die Beweislast, dass der Zahlungsvorgang autorisiert war, korrekt aufgezeichnet und 
verbucht wurde und nicht durch eine technische Störung oder einen anderen Mangel des von dem 
Zahlungsdienstleister erbrachten Dienstes beeinträchtigt wurde. 
Wird der Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so trägt der 
Zahlungsauslösedienstleister die Beweislast, dass der Zahlungsvorgang — innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs — autorisiert, korrekt aufgezeichnet und nicht durch eine technische Störung oder 
einen anderen Mangel im Zusammenhang mit dem von ihm verantworteten Zahlungsdienst beeinträchtigt 
wurde. 

(2) Bestreitet ein Zahlungsdienstnutzer, einen ausgeführten Zahlungsvorgang autorisiert zu haben, so reicht die 
vom Zahlungsdienstleister, gegebenenfalls einschließlich des Zahlungsauslösedienstleisters, aufgezeichnete 
Nutzung eines Zahlungsinstruments allein nicht als Beweis dafür aus, dass der Zahler den Zahlungsvorgang 
autorisiert hat oder dass der Zahler in betrügerischer Absicht gehandelt oder eine oder mehrere seiner 
Pflichten nach Artikel 52 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Der Zahlungsdienstleister, 
gegebenenfalls einschließlich des Zahlungsauslösedienstleisters, muss unterstützende Beweismittel 
vorlegen, um Betrug oder grobe Fahrlässigkeit des Zahlungsdienstnutzers zu beweisen. 

Artikel 56  

Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
(1) Unbeschadet des Artikels 54 erstattet der Zahlungsdienstleister des Zahlers im Falle eines nicht 

autorisierten Zahlungsvorgangs dem Zahler den Betrag des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs sofort, in 
jeden Fall jedoch spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags, nachdem er den nicht autorisierten 
Zahlungsvorgang festgestellt hat oder dieser ihm angezeigt wurde, es sei denn, der Zahlungsdienstleister 
des Zahlers hat berechtigte Gründe für den Verdacht, dass der Zahler Betrug begangen hat, und teilt der 
zuständigen nationalen Behörde diese Gründe schriftlich mit. 

(2) Hatte der Zahlungsdienstleister des Zahlers berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass der Zahler Betrug begangen hat, so unternimmt der Zahlungsdienstleister des 
Zahlers innerhalb von vierzehn Geschäftstagen nach Feststellung oder Erhalt der 
Anzeige dieses Vorgangs einen der folgenden beiden Schritte: 
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a) Er erstattet dem Zahler den Betrag des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs, 
wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlers nach weiteren Untersuchungen zu 
dem Schluss gelangt ist, dass der Zahler keinen Betrug begangen hat. 

b) Er liefert der zuständigen nationalen Behörde und dem Zahler eine Begründung, warum er die 
Erstattung ablehnt, und nennt die Stellen, an die sich der Zahler gemäß den Artikeln 90, 91, 93, 
94 und 95 wenden kann, falls der Zahler die angegebenen Gründe nicht akzeptiert.  

(3) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers bringt gegebenenfalls das belastete Zahlungskonto wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte. Der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers stellt außerdem sicher, dass die Wertstellung der Gutschrift auf dem 
Zahlungskonto des Zahlers nicht später erfolgt als zu dem Datum, an dem der Betrag belastet wurde. 

(4) Wird der Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so erstattet der 
kontoführende Zahlungsdienstleister den Betrag des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs sofort, in jedem 
Fall jedoch spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags und bringt das belastete Zahlungskonto 
gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang 
befunden hätte. 

(5) Ist der Zahlungsauslösedienstleister für den nicht autorisierten Zahlungsvorgang haftbar, so entschädigt der 
Zahlungsauslösedienstleister den kontoführenden Zahlungsdienstleister auf dessen Verlangen sofort für die 
infolge der Erstattung an den Zahler erlittenen Verluste oder gezahlten Beträge, einschließlich des Betrags 
des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs. Im Einklang mit Artikel 55 Absatz 1 trägt der 
Zahlungsauslösedienstleister die Beweislast, dass der Zahlungsvorgang innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs autorisiert, korrekt aufgezeichnet und nicht durch eine technische Störung oder 
einen anderen Mangel im Zusammenhang mit dem von ihm verantworteten Zahlungsdienst beeinträchtigt 
wurde. 

(6) Gegebenenfalls kann der Zahler nach dem auf den Vertrag zwischen dem Zahler und dem 
Zahlungsdienstleister oder auf den Vertrag zwischen dem Zahler und dem Zahlungsauslösedienstleister 
anwendbaren Recht Anspruch auf eine darüber hinausgehende finanzielle Entschädigung durch den 
Zahlungsdienstleister haben. 

Artikel 57 

Haftung des Zahlungsdienstleisters für fehlerhafte Anwendung des Abgleichservice 

(1) Dem Zahler werden keine durch autorisierte Überweisungen entstandenen 
finanziellen Verluste angelastet, wenn es der Zahlungsdienstleister des Zahlers unter 
Verstoß gegen Artikel 50 Absatz 1 versäumt hat, den Zahler bei einer festgestellten 
Unstimmigkeit zwischen dem vom Zahler angegebenen Kundenidentifikator und 
dem vom Zahler angegebenen Namen des Zahlungsempfängers zu benachrichtigen. 

(2) Innerhalb von vierzehn Geschäftstagen nach Feststellung oder Erhalt der Anzeige 
eines unter den in Absatz 1 genannten Umständen ausgeführten 
Überweisungsvorgangs unternimmt der Zahlungsdienstleister einen der folgenden 
beiden Schritte: 
a) Er erstattet dem Zahler die autorisierte Überweisung in voller Höhe. 
b) Er liefert dem Zahler schriftlich eine genaue und stichhaltige Begründung, 

warum er die Erstattung ablehnt, legt der zuständigen Behörde einen 
Nachweis dafür vor, das kein Verstoß gegen Artikel 50 Absatz 1 vorlag, und 
nennt die Stellen, an die sich der Zahler gemäß den Artikeln 90, 91, 93, 94 und 
95 wenden kann, falls der Zahler die angegebenen Gründe nicht akzeptiert. 

(3) Ist der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers für den vom 
Zahlungsdienstleister des Zahlers begangenen Verstoß gegen Artikel 50 Absatz 1 
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verantwortlich, so erstattet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den 
finanziellen Schaden, der dem Zahlungsdienstleister des Zahlers entstanden ist. 

(4) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers oder in dem in Absatz 3 genannten Fall des 
Zahlungsempfängers trägt die Beweislast, dass nicht gegen Artikel 50 Absatz 1 
verstoßen wurde. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn der Zahler betrügerisch 
gehandelt hat oder wenn der Zahler gemäß Artikel 50 Absatz 4 auf die 
Inanspruchnahme des Abgleichservice verzichtet hat. 

(6) Dieser Artikel gilt nicht für Sofortüberweisungen in Euro, die unter die Verordnung 
XXX (IPR) fallen. 

Artikel 58  

Haftung der Anbieter von technischen Diensten und der Betreiber von Zahlverfahren für fehlende Unterstützung 
der Durchführung der starken Kundenauthentifizierung 

Anbieter von technischen Diensten und Betreiber von Zahlverfahren, die entweder 
Dienstleistungen für den Zahlungsempfänger oder für den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers oder des Zahlers erbringen, haften für unmittelbare finanzielle Schäden, 
die dem Zahlungsempfänger, dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers oder des 
Zahlers dadurch entstehen, dass sie es im Rahmen ihrer Vertragsbeziehung versäumt haben, 
die für die Anwendung einer starken Kundenauthentifizierung erforderlichen Dienste zu 
erbringen, und zwar auf verhältnismäßige Weise und in einem Umfang, der den Betrag des 
betreffenden Vorgangs nicht überschreitet. 

Artikel 59  

Identitätsbetrug 

(1) Wurde ein Zahlungsdienstnutzer, bei dem es sich um einen Verbraucher handelt, von 
einem Dritten manipuliert, der sich unter Verwendung des Namens oder der E-Mail-
Adresse oder der Telefonnummer des Zahlungsdienstleisters des Verbrauchers oder 
einer anderen entsprechenden öffentlichen oder privaten Einrichtung als 
Mitarbeiter dieser Einrichtung ausgab, und hatte diese Manipulation anschließend 
autorisierte betrügerische Zahlungsvorgänge zur Folge, so erstattet der 
Zahlungsdienstleister dem Verbraucher den autorisierten betrügerischen 
Zahlungsvorgang unter der Bedingung in voller Höhe, dass der Verbraucher den 
Betrug unverzüglich polizeilich gemeldet und seinem Zahlungsdienstleister 
angezeigt hat. 

(2) Innerhalb von zehn Geschäftstagen nach▐ Erhalt der Anzeige des autorisierten betrügerischen 
Zahlungsvorgangs durch den Verbraucher und der Vorlage des Polizeiberichts unternimmt der 
Zahlungsdienstleister einen der folgenden beiden Schritte: 

a) Er erstattet dem Verbraucher den Betrag des autorisierten betrügerischen Zahlungsvorgangs. 

b) Hat der Zahlungsdienstleister berechtigte Gründe für den Verdacht, dass der Verbraucher 
betrügerisch oder grob fahrlässig gehandelt hat, liefert er der zuständigen nationalen Behörde eine 
stichhaltige Begründung, warum er die Erstattung ablehnt, und nennt dem Verbraucher die Stellen, 
an die er sich gemäß den Artikeln 90, 91, 93, 94 und 95 wenden kann, falls er die 
angegebenen Gründe nicht akzeptiert. 
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(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Verbraucher betrügerisch oder grob fahrlässig gehandelt hat 
oder sich weigert, bei der Untersuchung des Zahlungsdienstleisters zu kooperieren 
oder sachdienliche Angaben zu den Umständen des Betruges zu machen. 

(4) Der Zahlungsdienstleister des Verbrauchers trägt die Beweislast, dass der Verbraucher betrügerisch oder 
grob fahrlässig gehandelt hat. 

(5) Werden Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste von einem 
Zahlungsdienstleister darüber unterrichtet, dass es zu einem in Absatz 1 genannten 
Betrugsfall gekommen ist, arbeiten diese Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste eng mit den Zahlungsdienstleistern zusammen und handeln 
umgehend, um sicherzustellen, dass angemessene organisatorische und technische 
Maßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der 
Kommunikation gemäß der Richtlinie 2002/58/EG, insbesondere auch in Bezug auf 
die Rufnummeranzeige und die E-Mail-Adresse, sicherzustellen. Entfernen die 
Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste die betrügerischen oder 
rechtswidrigen Inhalte nicht, nachdem sie darüber unterrichtet wurden, erstatten 
sie dem Zahlungsdienstleister den vollen Betrag des autorisierten betrügerischen 
Zahlungsvorgangs unter der Voraussetzung, dass der Verbraucher den Betrug 
unverzüglich bei der Polizei angezeigt und seinen Zahlungsdienstleister 
unterrichtet hat. 

(5a) Die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste ergreifen alle erforderlichen 

Aufklärungsmaßnahmen, einschließlich der Warnung ihrer Kunden mithilfe aller 

geeigneten Mittel und Medien, wenn neue Formen von Online-Betrug aufkommen, 

wobei sie den Bedürfnissen ihrer schutzbedürftigsten Kundengruppen Rechnung 

tragen. 

Die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste geben ihren Kunden klare 

Hinweise, wie sie Betrugsversuche erkennen können, und machen sie darauf 

aufmerksam, welche Maßnahmen und Vorkehrungen sie treffen müssen, um keinen 

betrügerischen Handlungen zum Opfer zu fallen. Die Anbieter elektronischer 

Kommunikationsdienste informieren ihre Kunden über das Verfahren für die 

Meldung betrügerischer Handlungen und darüber, wie sie in Sachen Betrug schnell 

Informationen erhalten können. 

(5b) Alle Anbieter, die Glieder der Betrugskette sind, handeln rasch, um sicherzustellen, 

dass geeignete organisatorische und technische Maßnahmen getroffen werden, um 

für den Schutz der Zahlungsnutzer bei der Ausführung von Transaktionen zu sorgen. 

Zahlungsdienstleister, Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste und Anbieter 

digitaler Plattformen verfügen über Betrugspräventions- und 

Betrugsminderungstechniken, um gegen Betrug in all seinen Formen, einschließlich 

Betrug mit nicht autorisierter und mit autorisierter Push-Zahlung, vorzugehen. 
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(5c) Die EBA gibt bis zum ... [12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 
technische Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 in 
Bezug auf den Begriff „grob fahrlässig“ im Zusammenhang mit dieser 
Verordnung und unter Beachtung der einschlägigen nationalen Rechtsrahmen 
heraus. 

 

Artikel 60  

Haftung des Zahlers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
(1) Abweichend von Artikel 56 kann der Zahler dazu verpflichtet werden, Verluste, die infolge eines nicht 

autorisierten Zahlungsvorgangs unter Nutzung eines verlorenen oder gestohlenen Zahlungsinstruments oder 
infolge der missbräuchlichen Verwendung eines Zahlungsinstruments entstehen, bis höchstens 50 EUR zu 
tragen. 
Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn 
a) der Verlust, der Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung des Zahlungsinstruments oder der 

Sicherheitsmerkmale für den Zahler vor einer Zahlung nicht bemerkbar war, es sei denn, der Zahler 
hat selbst in betrügerischer Absicht gehandelt oder 

b) der Verlust durch Handlungen oder Unterlassungen eines Mitarbeiters, eines Agenten oder einer 
Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder einer Stelle, an den bzw. die Tätigkeiten 
ausgelagert werden, verursacht wurde. 

Der Zahler trägt alle mit nicht autorisierten Zahlungsvorgängen zusammenhängenden Verluste, wenn diese 
Verluste durch betrügerisches Handeln des Zahlers oder durch vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Verletzung einer oder mehrerer seiner in Artikel 52 festgelegten Pflichten entstehen. In diesen Fällen findet 
der Höchstbetrag nach Unterabsatz 1 keine Anwendung. 
 
Hat der Zahler weder betrügerisch gehandelt noch seine Pflichten nach Artikel 52 vorsätzlich verletzt, 
können die zuständigen nationalen Behörden oder die Zahlungsdienstleister die in diesem Absatz genannte 
Haftung einschränken, wobei sie insbesondere der Art der personalisierten Sicherheitsmerkmale sowie den 
besonderen Umständen Rechnung tragen, unter denen der Verlust, der Diebstahl oder die missbräuchliche 
Verwendung des Zahlungsinstruments stattgefunden hat. 

(2) Verletzt der Zahlungsdienstleister seine in Artikel 85 niedergelegte Pflicht, eine 
starke Kundenauthentifizierung zu verlangen, trägt der Zahler finanzielle Verluste 
nur im Falle eigenen betrügerischen Handelns. Gleiches gilt, wenn der Zahlungsdienstleister 
des Zahlers oder der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eine Ausnahme von der Durchführung 
der starken Kundenauthentifizierung anwendet. Versäumt es der Zahlungsempfänger oder der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, die Systeme, die Hardware und die 
Software, die für die Durchführung der starken Kundenauthentifizierung notwendig 
sind, anzupassen oder weiterzuentwickeln, erstattet der Zahlungsempfänger oder der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den finanziellen Schaden, der dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers entstanden ist.  

(3) Wendet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eine Ausnahme von der 
Durchführung der starken Kundenauthentifizierung an, haftet der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gegenüber dem Zahlungsdienstleister 
des Zahlers für alle finanziellen Verluste, die dem Zahlungsdienstleister des Zahlers 
entstehen.  

(4) Nach der Anzeige gemäß Artikel 52 Buchstabe b trägt der Zahler keine finanziellen Folgen aus der 
Nutzung des verlorenen, gestohlenen oder missbräuchlich verwendeten Zahlungsinstruments, es sei denn, 
der Zahler hat betrügerisch gehandelt. 
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Kommt der Zahlungsdienstleister seiner Pflicht nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c nicht nach, jederzeit 
geeignete Mittel für die Anzeige des Verlusts, des Diebstahls oder der missbräuchlichen Verwendung eines 
Zahlungsinstruments bereitzustellen, haftet der Zahler nicht für die finanziellen Folgen der Nutzung dieses 
Zahlungsinstruments, es sei denn, der Zahler hat betrügerisch gehandelt. 

Artikel 61  

Zahlungsvorgänge, bei denen der Betrag nicht im Voraus bekannt ist 
(1) Wird im Zusammenhang mit einem kartengebundenen Zahlungsvorgang, einer Konto-zu-Konto-

Transaktion oder einer Überweisung ein Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger 
ausgelöst und ist der genaue künftige Betrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Zahler die Ausführung des 
Zahlungsvorgangs autorisiert, noch nicht bekannt, so darf der Zahlungsdienstleister des Zahlers Geld auf 
dem Zahlungskonto des Zahlers nur dann blockieren, wenn der Zahler seine Erlaubnis für die genaue Höhe 
des zu blockierenden Geldbetrags erteilt hat. 

(2) Der vom Zahlungsdienstleister des Zahlers blockierte Geldbetrag muss im Verhältnis 
zu dem Betrag des Zahlungsvorgangs stehen, den der Zahler nach vernünftigem 
Ermessen erwarten kann.  

(3) Der Zahlungsempfänger teilt seinem Zahlungsdienstleister den genauen Betrag des 
Zahlungsvorgangs sofort mit, nachdem die Dienstleistung erbracht oder die Ware 
geliefert wurde. 

(4) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers gibt das auf dem Zahlungskonto des Zahlers blockierte Geld sofort 
nach Erhalt der Information über den genauen Betrag des Zahlungsvorgangs frei. 

Artikel 62  

Erstattung eines von einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelösten Zahlungsvorgangs 
(1)  Ein Zahler hat gegenüber dem Zahlungsdienstleister Anspruch auf Erstattung eines autorisierten, von 

einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelösten und bereits ausgeführten Zahlungsvorgangs, wenn 
die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Bei der Autorisierung wurde der genaue Betrag des Zahlungsvorgangs nicht angegeben. 
b) Der Betrag des Zahlungsvorgangs übersteigt den Betrag, den der Zahler angesichts des bisherigen 

Ausgabenmusters, der Bedingungen des Rahmenvertrags und der jeweiligen Umstände des 
Einzelfalls nach vernünftigem Ermessen hätte erwarten können. 

Auf Verlangen des Zahlungsdienstleisters erbringt der Zahler den Beweis, dass diese Bedingungen erfüllt 
sind. 
 
Erstattet wird der volle Betrag des ausgeführten Zahlungsvorgangs. Die Wertstellung der Gutschrift auf 
dem Zahlungskonto des Zahlers erfolgt nicht später als zu dem Datum, an dem der Betrag belastet wurde. 
 
Unbeschadet des Absatzes 3 hat der Zahler ▐Lastschriften nach Artikel 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 zusätzlich zu dem in Unterabsatz 1 genannten Anspruch einen bedingungslosen Anspruch auf 
Erstattung innerhalb der in Artikel 63 der vorliegenden Verordnung festgelegten Fristen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b darf der Zahler keine mit möglichen 
Währungsumtauschkosten zusammenhängenden Gründe geltend machen, wenn der mit seinem 
Zahlungsdienstleister gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 20 Buchstabe c Ziffer iii 
vereinbarte Referenzwechselkurs angewandt wurde. 

(3) Der Zahler und der Zahlungsdienstleister können in einem Rahmenvertrag 
vereinbaren, dass der Zahler keinen Erstattungsanspruch hat, wenn 

a) der Zahler die Ausführung des Zahlungsvorgangs direkt beim 
Zahlungsdienstleister autorisiert hat,  
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b) dem Zahler, soweit anwendbar, die Informationen über den anstehenden 
Zahlungsvorgang in einer vereinbarten Form mindestens vier Wochen vor dem 
Fälligkeitstermin vom Zahlungsdienstleister oder vom Zahlungsempfänger 
mitgeteilt oder zugänglich gemacht wurden. 

(4) Für Lastschriften in anderen Währungen als dem Euro dürfen Zahlungsdienstleister im Rahmen ihrer 
Lastschriftverfahren günstigere Erstattungsansprüche anbieten, sofern diese für den Zahler vorteilhafter 
sind. 

Artikel 63  

Erstattungsanträge für Zahlungsvorgänge, die von einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelöst wurden 
 

(1) Der Zahler kann die in Artikel 62 genannte Erstattung eines autorisierten Zahlungsvorgangs, der von einem 
oder über einen Zahlungsempfänger ausgelöst wurde, innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastung des betreffenden Geldbetrags beantragen. 

(2) Innerhalb von zehn Geschäftstagen nach Erhalt eines Erstattungsantrags unternimmt der 
Zahlungsdienstleister einen der folgenden beiden Schritte: 

a) Er erstattet den vollen Betrag des Zahlungsvorgangs. 

b) Er liefert eine Begründung, warum er die Erstattung ablehnt, und nennt die 
Stellen, an die sich der Zahler gemäß den Artikeln 90, 91, 93, 94 und 95 
wenden kann, falls der Zahler die angegebenen Gründe nicht akzeptiert. 

Das Recht des Zahlungsdienstleisters nach Unterabsatz 1 auf Ablehnung einer Erstattung gilt nicht in dem 
in Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 4 festgelegten Fall. 

KAPITEL 5 

Ausführung von Zahlungsvorgängen 

ABSCHNITT 1 

ZAHLUNGSAUFTRÄGE UND TRANSFERIERTE BETRÄGE 

Artikel 64  

Eingang von Zahlungsaufträgen 
(1) Als Zeitpunkt des Eingangs eines Zahlungsauftrags gilt der Zeitpunkt, zu dem der Zahlungsauftrag beim 

Zahlungsdienstleister des Zahlers eingeht. 
Das Konto des Zahlers darf nicht vor Eingang des Zahlungsauftrags belastet werden. Fällt der Zeitpunkt 
des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungsdienstleisters des Zahlers, so gilt der 
Zahlungsauftrag als am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen.  
 
Der Zahlungsdienstleister kann als Annahmeschluss einen Zeitpunkt gegen Ende des Geschäftstages 
festlegen, nach dem Zahlungsaufträge als am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen gelten. 

(2) Vereinbaren der Zahlungsdienstnutzer, der einen Zahlungsauftrag erteilt, und der Zahlungsdienstleister, 
dass die Ausführung des Zahlungsauftrags an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten 
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Zahler dem Zahlungsdienstleister das Geld zur Verfügung gestellt 
hat, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin für die Zwecke des Artikels 69 als Zeitpunkt des 
Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungsdienstleisters, gilt der 
eingegangene Zahlungsauftrag als am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 

(3) Dieser Artikel gilt nicht für Sofortüberweisungen in Euro, die unter die Verordnung XXX (IPR) fallen. 
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Artikel 65  

Ablehnung von Zahlungsaufträgen 
(1) Lehnt der Zahlungsdienstleister die Ausführung eines Zahlungsauftrags oder die 

Auslösung eines Zahlungsvorgangs ab, teilt er dem Zahlungsdienstnutzer die 
Ablehnung und, sofern möglich, die Gründe dafür sowie das Verfahren mit, mit dem 
sachliche Fehler, die zur Ablehnung des Auftrags geführt haben, berichtigt werden 
können, es sei denn, dies ist nach sonstigem einschlägigem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten untersagt. 
Der Zahlungsdienstleister hat diese Mitteilung so rasch wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in 
Artikel 69 festgelegten Fristen zu übermitteln oder in einer vereinbarten Form zugänglich zu machen. 
Lehnt der Zahlungsdienstleister die Ausführung der Zahlung aufgrund objektiver 
Gründe für den Verdacht auf einen betrügerischen Zahlungsvorgang gemäß 
Artikel 83 Absatz 1 ab, so werden in der Mitteilung die Informationen 
berücksichtigt, die der Zahlungsdienstnutzer benötigt, um den verdächtigen 
Zahlungsvorgang zu stoppen. 
 
Der Rahmenvertrag kann vorsehen, dass der Zahlungsdienstleister für eine solche Ablehnung ein 
angemessenes Entgelt in Rechnung stellen darf, sofern die Ablehnung sachlich gerechtfertigt ist, jedoch 
nicht im Falle einer Weigerung aufgrund eines Verdachts auf einen 
betrügerischen Zahlungsvorgang. 

(2) Sind alle im Rahmenvertrag des Zahlers festgelegten Bedingungen erfüllt, darf der 
kontoführende Zahlungsdienstleister des Zahlers die Ausführung eines autorisierten 
Zahlungsvorgangs, unabhängig davon, ob der Zahlungsauftrag von einem Zahler, 
einschließlich eines Zahlungsauslösedienstleisters, erteilt oder von einem oder über 
einen Zahlungsempfänger ausgelöst wurde, nicht ablehnen, es sei denn, er ist durch 
sonstiges einschlägiges Recht der Union oder der Mitgliedstaaten untersagt. 

(3) Für die Zwecke der Artikel 69 und 75a gilt ein Zahlungsauftrag, dessen Ausführung abgelehnt wurde, als 
nicht eingegangen. 

Artikel 66  

Unwiderruflichkeit eines Zahlungsauftrags 
(1) Der Zahlungsdienstnutzer kann einen Zahlungsauftrag nach dessen Eingang beim Zahlungsdienstleister des 

Zahlers nicht mehr widerrufen, sofern in dem vorliegenden Artikel nichts anderes vorgesehen ist. 
(2) Wird der Zahlungsvorgang von einem Zahlungsauslösedienstleister oder vom oder über den 

Zahlungsempfänger ausgelöst, kann der Zahler den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen, nachdem er 
dem Zahlungsauslösedienstleister die Erlaubnis erteilt hat, den Zahlungsvorgang auszulösen, oder nachdem 
er dem Zahlungsempfänger die Erlaubnis erteilt hat, den Zahlungsvorgang auszuführen. 

(3) Im Falle einer Lastschrift kann der Zahler den Zahlungsauftrag unbeschadet etwaiger Erstattungsansprüche 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstages, der dem vereinbarten Belastungstag vorausgeht, widerrufen. 

(4) In dem in Artikel 64 Absatz 2 genannten Fall kann der Zahlungsdienstnutzer einen Zahlungsauftrag 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstages, der dem vereinbarten Tag vorausgeht, widerrufen. 

(5) Nach Ablauf der in den Absätzen 1 bis 4 festgelegten Fristen kann der Zahlungsauftrag nur dann 
widerrufen werden, wenn der Zahlungsdienstnutzer und die betreffenden Zahlungsdienstleister dies 
vereinbart haben. In den in den Absätzen 2 und 3 genannten Fällen ist auch die Zustimmung des 
Zahlungsempfängers erforderlich. Falls im Rahmenvertrag vereinbart, kann der betreffende 
Zahlungsdienstleister für den Widerruf ein Entgelt in Rechnung stellen. 
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Artikel 67  

Transferierte und erhaltene Beträge 
(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers, der oder die Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und alle 

etwaigen zwischengeschalteten Stellen der Zahlungsdienstleister transferieren den vollen Betrag des 
Zahlungsvorgangs und ziehen keine Entgelte vom transferierten Betrag ab. 

(2) Der Zahlungsempfänger und der Zahlungsdienstleister können vereinbaren, dass der betreffende 
Zahlungsdienstleister seine Entgelte von dem transferierten Betrag abziehen darf, bevor er diesen dem 
Zahlungsempfänger gutschreibt. In diesem Fall werden der volle Betrag des Zahlungsvorgangs und die 
Entgelte in den Informationen für den Zahlungsempfänger getrennt ausgewiesen. 

(3) Werden von dem transferierten Betrag andere als die in Absatz 2 genannten Entgelte abgezogen, stellt der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers sicher, dass der Zahlungsempfänger den vollen Betrag des vom Zahler 
ausgelösten Zahlungsvorgangs erhält. Wird der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger 
ausgelöst, stellt der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers sicher, dass der Zahlungsempfänger den 
vollen Betrag des Zahlungsvorgangs erhält. 

ABSCHNITT 2 

AUSFÜHRUNGSFRIST UND WERTSTELLUNGSDATUM 

Artikel 68  

Geltungsbereich 
(1) Dieser Abschnitt gilt für 

a) Zahlungsvorgänge in Euro, 

b) inländische Zahlungsvorgänge in der Währung des Mitgliedstaats, der nicht 
dem Euro-Währungsgebiet angehört, 

c) Zahlungsvorgänge, bei denen nur eine Währungsumrechnung zwischen dem 
Euro und der Währung eines nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden 
Mitgliedstaats stattfindet, sofern die erforderliche Währungsumrechnung in 
dem nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaat durchgeführt 
wird und – im Falle von grenzüberschreitenden Zahlungsvorgängen – der 
grenzüberschreitende Transfer in Euro stattfindet. 

(2) Dieser Abschnitt findet auf in Absatz 1 nicht genannte Zahlungsvorgänge Anwendung, sofern zwischen 
dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister nichts anderes vereinbart wurde; hiervon 
ausgenommen ist Artikel 73, den die Parteien nicht vertraglich abbedingen können. Vereinbaren der 
Zahlungsdienstnutzer und der Zahlungsdienstleister jedoch für Zahlungsvorgänge innerhalb der Union eine 
längere als die in Artikel 69 festgelegte Frist, so darf diese längere Frist fünf Geschäftstage ab dem in 
Artikel 64 genannten Zeitpunkt des Eingangs nicht überschreiten. 

Artikel 69 

Zahlungsvorgänge mit Übertragung auf ein Zahlungskonto 
(1) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 

Nr. 260/2012 stellt der Zahlungsdienstleister des Zahlers sicher, dass nach dem in 
Artikel 64 genannten Zeitpunkt des Eingangs der Betrag des Zahlungsvorgangs dem 
Konto des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers bis zum Ende des 
darauffolgenden Geschäftstags gutgeschrieben wird. Diese Frist kann für in Papierform 
ausgelöste Zahlungsvorgänge um einen weiteren Geschäftstag verlängert werden. 
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(2) Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nimmt die Wertstellung und die Verfügbarmachung des 
Betrags des Zahlungsvorgangs auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers gemäß Artikel 73 vor, 
nachdem er seinerseits das Geld erhalten hat. 

(2a) Wenn die in Artikel 83 Absatz 1 genannten 
Transaktionsüberwachungsmechanismen hinreichenden Verdacht auf einen 
betrügerischen Zahlungsvorgang begründen, kann der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers die sofortige Bereitstellung des Geldbetrags auf dem 
Zahlungskonto des Zahlungsempfängers verweigern. Der Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers lässt sich gegebenenfalls unverzüglich über den 
vermuteten betrügerischen Zahlungsvorgang aufklären und macht die Mittel je 
nach Ergebnis entweder verfügbar oder sendet sie an den kontoführenden 
Zahlungsdienstleister des Zahlers zurück. 

(3) Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers übermittelt dem Zahlungsdienstleister des Zahlers einen 
vom oder über den Zahlungsempfänger erteilten Zahlungsauftrag innerhalb der zwischen dem 
Zahlungsempfänger und dem Zahlungsdienstleister vereinbarten Fristen und ermöglicht so im Falle von 
Lastschriften die Abwicklung zum vereinbarten Fälligkeitstermin. Absatz [2a] ist entsprechend 
anzuwenden. 

Artikel 70 

Fehlen eines Zahlungskontos des Zahlungsempfängers beim Zahlungsdienstleister 
Unterhält der Zahlungsempfänger beim Zahlungsdienstleister kein Zahlungskonto, macht der Zahlungsdienstleister, 
der das Geld für den Zahlungsempfänger erhält, das Geld für den Zahlungsempfänger innerhalb der in Artikel 69 
Absatz 1 genannten Frist verfügbar. 

Artikel 71  

Auf ein Zahlungskonto eingezahltes Bargeld 
Zahlt ein Verbraucher Bargeld auf ein Zahlungskonto bei einem Zahlungsdienstleister in der Währung des 
betreffenden Zahlungskontos ein, so stellt dieser Zahlungsdienstleister sicher, dass der Betrag sofort nach Eingang des 
Geldes verfügbar gemacht und wertgestellt wird. Ist der Zahlungsdienstnutzer kein Verbraucher, muss der Betrag 
spätestens an dem auf den Eingang folgenden Geschäftstag auf dem Konto des Zahlungsempfängers verfügbar 
gemacht und wertgestellt sein. 

Artikel 72  

Inländische Zahlungsvorgänge 
Bei inländischen Zahlungsvorgängen können die Mitgliedstaaten kürzere als die in diesem Abschnitt vorgesehenen 
Ausführungsfristen vorsehen. Die gemäß diesem Artikel getroffenen Entscheidungen sind der 
Kommission von den Mitgliedstaaten mitzuteilen. 

Artikel 73  

Wertstellung und Verfügbarkeit der Gelder 
(1) Die Wertstellung einer Gutschrift auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers erfolgt nicht später als 

an dem Geschäftstag, an dem der Betrag des Zahlungsvorgangs dem Konto des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird. 

(2) Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers stellt sicher, dass der Betrag des 
Zahlungsvorgangs dem Zahlungsempfänger sofort zur Verfügung steht, nachdem der 
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Betrag dem Konto des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers 
gutgeschrieben wurde, wenn aufseiten des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers 
a) entweder keine Währungsumrechnung erfolgt 

b) oder eine Währungsumrechnung zwischen dem Euro und einer Währung eines Mitgliedstaats oder 
zwischen den Währungen zweier Mitgliedstaaten erfolgt. 

Die in diesem Absatz festgelegte Verpflichtung gilt auch für Zahlungen innerhalb eines 
Zahlungsdienstleisters. 

(3) Die Wertstellung einer Lastschrift auf dem Zahlungskonto des Zahlers erfolgt nicht früher als zu dem 
Zeitpunkt, zu dem das betreffende Zahlungskonto mit dem Betrag des Zahlungsvorgangs belastet wird. 

Artikel 74  

Fehlerhafte Kundenidentifikatoren 
(1) Wird ein Zahlungsvorgang gemäß Kundenidentifikator ausgeführt, gilt der Zahlungsvorgang im Hinblick 

auf den mittels Kundenidentifikator angegebenen Zahlungsempfänger als korrekt ausgeführt. 
(2) Ist der vom Zahlungsdienstnutzer angegebene Kundenidentifikator fehlerhaft, so haftet der 

Zahlungsdienstleister nicht im Rahmen von Artikel 75 für die nicht erfolgte oder fehlerhafte Ausführung 
des Zahlungsvorgangs.  

(3) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren, das Geld, das Gegenstand 
des Zahlungsvorgangs war, wiederzuerlangen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers beteiligt 
sich an diesen Bemühungen auch dadurch, dass er dem Zahlungsdienstleister des Zahlers alle für die 
Einziehung des Geldbetrags maßgeblichen Informationen übermittelt. 
Ist die Einziehung des Geldbetrags nach Unterabsatz 1 nicht möglich, übermittelt der Zahlungsdienstleister 
des Zahlers dem Zahler auf schriftlichen Antrag hin alle Informationen, über die der Zahlungsdienstleister 
des Zahlers verfügt und die für den Zahler relevant sind, damit der Zahler seinen Anspruch auf 
Rückerstattung des Betrags auf dem Rechtsweg geltend machen kann. 

(4) Falls im Rahmenvertrag vereinbart, kann der Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienstnutzer für die 
Wiedererlangung ein Entgelt in Rechnung stellen. Das Entgelt muss angemessen und zu den 
entstandenen Kosten verhältnismäßig sein. 

(5) Übermittelt der Zahlungsdienstnutzer zusätzlich zu den in Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe a oder Artikel 20 Buchstabe b Ziffer ii genannten Angaben weitere 
Informationen, haftet der Zahlungsdienstleister nur für die Ausführung von 
Zahlungsvorgängen gemäß dem vom Zahlungsdienstnutzer angegebenen 
Kundenidentifikator. 

(6) Ist der vom Zahlungsauslösedienstleister angegebene Kundenidentifikator fehlerhaft, 
haften die Zahlungsdienstleister gemäß Artikel 76. 

Artikel 75  

Haftung der Zahlungsdienstleister für nicht erfolgte, fehlerhafte oder verspätete Ausführung von 
Zahlungsvorgängen 

(1) Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahler direkt erteilt, haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlers 
unbeschadet des Artikels 54, des Artikels 74 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 79 gegenüber dem Zahler 
für die korrekte Ausführung des Zahlungsvorgangs, es sei denn, er kann gegenüber dem Zahler und 
gegebenenfalls gegenüber dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nachweisen, dass der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den Betrag des Zahlungsvorgangs gemäß Artikel 69 
Absatz 1 erhalten hat. In diesem Fall haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gegenüber 
dem Zahlungsempfänger für die korrekte Ausführung des Zahlungsvorgangs. 
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Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlers nach Unterabsatz 1, so erstattet er dem Zahler den Betrag des 
nicht ausgeführten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs sofort und bringt das belastete 
Zahlungskonto gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. 
 
Die Wertstellung der Gutschrift auf dem Zahlungskonto des Zahlers erfolgt nicht später als zu dem Datum, 
an dem der Betrag belastet wurde. 
 
Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Unterabsatz 1, stellt er dem 
Zahlungsempfänger den Betrag des Zahlungsvorgangs sofort zur Verfügung und schreibt den 
entsprechenden Betrag gegebenenfalls dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers gut. 
 
Die Wertstellung der Gutschrift auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers erfolgt nicht später als zu 
dem Datum, an dem der Betrag bei korrekter Ausführung gemäß Artikel 73 wertgestellt worden wäre. 
 
Wird ein Zahlungsvorgang verspätet ausgeführt, stellt der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
auf Verlangen des für den Zahler auftretenden Zahlungsdienstleisters des Zahlers sicher, dass die 
Wertstellung der Gutschrift auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers nicht später erfolgt als zu dem 
Datum, an dem der Betrag bei korrekter Ausführung wertgestellt worden wäre. 
 
Im Falle eines nicht ausgeführten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, bei dem der 
Zahlungsauftrag durch den Zahler erteilt wurde, unternimmt der Zahlungsdienstleister des Zahlers 
ungeachtet der Haftung nach diesem Absatz auf Verlangen und ohne dem Zahler ein Entgelt dafür in 
Rechnung zu stellen, sofortige Bemühungen zur Rückverfolgung des Zahlungsvorgangs und unterrichtet 
den Zahler über das Ergebnis. 

(2) Wird ein Zahlungsauftrag vom oder über den Zahlungsempfänger erteilt, haftet der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers unbeschadet des Artikels 54, des 
Artikels 74 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 79 gegenüber dem 
Zahlungsempfänger für die korrekte Übermittlung des Zahlungsauftrags an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlers gemäß Artikel 69 Absatz 3. Haftet der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach diesem Unterabsatz, übermittelt er den fraglichen 
Zahlungsauftrag sofort erneut an den Zahlungsdienstleister des Zahlers. 
Bei verspäteter Übermittlung des Zahlungsauftrags erfolgt die Wertstellung des Betrags auf dem 
Zahlungskonto des Zahlungsempfängers nicht später als zu dem Datum, an dem der Betrag bei korrekter 
Ausführung wertgestellt worden wäre. 
 
Unbeschadet des Artikels 54, des Artikels 74 Absätze 2 und 3 und des Artikels 79 haftet der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gegenüber dem Zahlungsempfänger für die Bearbeitung des 
Zahlungsvorgangs gemäß seinen Verpflichtungen nach Artikel 73. Haftet der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers nach diesem Unterabsatz, stellt er sicher, dass der Betrag des Zahlungsvorgangs dem 
Zahlungsempfänger sofort, nachdem der Betrag dem Konto des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers gutgeschrieben wurde, zur Verfügung steht. Die Wertstellung des Betrags auf dem 
Zahlungskonto des Zahlungsempfängers erfolgt nicht später als zu dem Datum, an dem der Betrag bei 
korrekter Ausführung wertgestellt worden wäre. 
 
Im Falle eines nicht ausgeführten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, für den der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nicht nach den Unterabsätzen 1 und 3 haftet, haftet der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers gegenüber dem Zahler.  
 
Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlers in dieser Weise, erstattet er dem Zahler gegebenenfalls 
unverzüglich den Betrag des nicht ausgeführten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs und bringt 
das belastete Zahlungskonto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Die Wertstellung der Gutschrift auf dem Zahlungskonto des Zahlers 
erfolgt nicht später als zu dem Datum, an dem der Betrag belastet wurde. 
 
Die Verpflichtung des Zahlungsdienstleisters des Zahlers gemäß Unterabsatz 4 besteht nicht, wenn der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers nachweist, dass der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den 
Betrag des Zahlungsvorgangs erhalten hat, auch wenn bei der Ausführung des Zahlungsvorgangs lediglich 
eine Verzögerung aufgetreten ist. In diesem Fall nimmt der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
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die Wertstellung auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers nicht später vor als zu dem Datum, an 
dem der Betrag bei korrekter Ausführung wertgestellt worden wäre. 
 
Im Falle eines nicht ausgeführten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, bei dem der 
Zahlungsauftrag durch oder über den Zahlungsempfänger erteilt wurde, unternimmt der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ungeachtet der Haftung nach diesem Absatz auf Verlangen 
und ohne dem Zahler ein Entgelt dafür in Rechnung zu stellen, sofortige Bemühungen zur Rückverfolgung 
des Zahlungsvorgangs und unterrichtet den Zahler über das Ergebnis. 

(3) Zahlungsdienstleister haften gegenüber ihren jeweiligen Zahlungsdienstnutzern für alle von ihnen zu 
verantwortenden Entgelte und für Zinsen, die dem Zahlungsdienstnutzer infolge einer nicht erfolgten oder 
fehlerhaften, einschließlich verspäteten Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt werden. 

Artikel 76  

Haftung im Falle von Zahlungsauslösediensten für nicht erfolgte, fehlerhafte oder verspätete Ausführung von 
Zahlungsvorgängen 

(1) Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahler oder vom Zahlungsempfänger über einen 
Zahlungsauslösedienstleister erteilt, so erstattet der kontoführende Zahlungsdienstleister unbeschadet des 
Artikels 54 und des Artikels 74 Absätze 2 und 3 dem Zahler den Betrag des nicht ausgeführten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs und bringt das belastete Zahlungskonto gegebenenfalls wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
Der Zahlungsauslösedienstleister trägt die Beweislast, dass der Zahlungsauftrag gemäß Artikel 64 beim 
kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers eingegangen ist und dass der Zahlungsvorgang innerhalb 
seines Zuständigkeitsbereichs authentifiziert, korrekt aufgezeichnet und nicht durch eine technische 
Störung oder einen anderen Mangel im Zusammenhang mit der nicht erfolgten, fehlerhaften oder 
verspäteten Ausführung des Vorgangs beeinträchtigt wurde. 

(2) Haftet der Zahlungsauslösedienstleister für die nicht erfolgte, fehlerhafte oder verspätete Ausführung des 
Zahlungsvorgangs, so entschädigt er den kontoführenden Zahlungsdienstleister auf dessen Verlangen sofort 
für die infolge der Erstattung an den Zahler erlittenen Verluste oder gezahlten Beträge. 

Artikel 77 

Zusätzliche finanzielle Entschädigung 
Eine etwaige über die Bestimmungen dieses Abschnitts hinausgehende finanzielle Entschädigung kann nach dem auf 
den Vertrag zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister anwendbaren Recht festgelegt 
werden. 

Artikel 78  

Regressanspruch 
(1) Kann in Bezug auf die Haftung eines Zahlungsdienstleisters nach den Artikeln 56, 57, 59, 75 und 76 ein 

anderer Zahlungsdienstleister oder eine zwischengeschaltete Stelle in Regress genommen werden, 
entschädigt dieser andere Zahlungsdienstleister oder diese zwischengeschaltete Stelle den erstgenannten 
Zahlungsdienstleister für alle nach den Artikeln 56, 57, 59, 75 und 76 erlittenen Verluste oder gezahlten 
Beträge. Dies beinhaltet auch eine Entschädigung in dem Fall, dass einer der Zahlungsdienstleister keine 
starke Kundenauthentifizierung durchführt. 

(2) Eine darüber hinausgehende finanzielle Entschädigung kann nach den Vereinbarungen zwischen den 
Zahlungsdienstleistern oder zwischengeschalteten Stellen und dem auf diese Vereinbarungen anwendbaren 
Recht festgelegt werden. 
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Artikel 79  

Ungewöhnliche und unvorhersehbare Umstände 
Die Haftung nach den Kapiteln 4 oder 5 besteht nicht im Falle ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Umstände, auf 
die die Partei, die sich darauf beruft, keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz aller Gegenbemühungen nicht 
abwendbar gewesen wären, oder falls ein Zahlungsdienstleister durch andere rechtliche Verpflichtungen nach dem 
Recht der Union oder nach nationalem Recht gebunden ist. 

KAPITEL 6 

Datenschutz 

Artikel 80 

Datenschutz 
Zahlungssysteme und Zahlungsdienstleister dürfen die in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 genannten 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten im öffentlichen Interesse eines gut 
funktionierenden Zahlungsdienstebinnenmarkts verarbeiten, soweit dies für die Erbringung 
von Zahlungsdiensten und für die Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen dieser 
Verordnung notwendig ist, wobei sie für den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen angemessene Vorkehrungen zu treffen haben, die Folgendes 
einschließen müssen: 

a) technische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die in der Verordnung (EU) 
2016/679 niedergelegten Grundsätze der Zweckbindung, der Datenminimierung und 
der Speicherbegrenzung eingehalten werden, was auch technische Beschränkungen 
für die Weiterverwendung von Daten und die Anwendung modernster Sicherheits- 
und Datenschutzvorkehrungen, wie Pseudonymisierung oder Verschlüsselung, 
einschließen muss; 

b) organisatorische Maßnahmen, einschließlich Schulungen in Sachen Verarbeitung 
besonderer Datenkategorien, Beschränkung des Zugangs zu besonderen 
Datenkategorien und Aufzeichnung eines solchen Zugangs.  

KAPITEL 7 

Operationelle und sicherheitsrelevante Risiken und Authentifizierung 

Artikel 81  

Management operationeller und sicherheitsrelevanter Risiken 
(1) Die Zahlungsdienstleister schaffen einen Rahmen mit angemessenen Risikominderungsmaßnahmen und 

Kontrollmechanismen für das Management der operationellen und sicherheitsrelevanten Risiken im 
Zusammenhang mit den von ihnen erbrachten Zahlungsdiensten. Als Teil dieses Rahmens müssen die 
Zahlungsdienstleister wirksame Verfahren für das Management von Vorfällen – auch zur Aufdeckung und 
Klassifizierung schwerer Betriebs- und Sicherheitsvorfälle — festlegen und anwenden. 
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Unterabsatz 1 berührt nicht die Anwendung von Kapitel II der Verordnung 
(EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates43 auf 
a) die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a, b und d der vorliegenden Verordnung genannten 

Zahlungsdienstleister, 

b) die in Artikel 36 Absatz 1 der Richtlinie (EU) (PSD3) genannten Kontoinformationsdienstleister 
und 

c) Zahlungsinstitute, die gemäß Artikel 34 Absatz 1 der Richtlinie (EU) (PSD3) ausgenommen sind. 

Die Zahlungsdienstleister übermitteln der gemäß der Richtlinie (EU) XXX (PSD3) benannten zuständigen 
Behörde jährlich oder in den von den zuständigen Behörden festgelegten kürzeren Abständen eine 
aktualisierte und umfassende Bewertung der operationellen und sicherheitsrelevanten Risiken im 
Zusammenhang mit den von ihnen erbrachten Zahlungsdiensten und der Angemessenheit der zur 
Beherrschung dieser Risiken ergriffenen Risikominderungsmaßnahmen und Kontrollmechanismen. 

(2) Die EBA fördert die Zusammenarbeit, einschließlich des Austauschs von Informationen, unter den 
zuständigen Behörden, zwischen den zuständigen Behörden und der EZB sowie gegebenenfalls der 
Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit im Bereich der operationellen und 
sicherheitsrelevanten Risiken im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten. 

Artikel 82  

Berichterstattung über Betrug 
(1) Die Zahlungsdienstleister stellen den für sie zuständigen Behörden mindestens jährlich statistische Daten 

zu Betrug im Zusammenhang mit den verschiedenen Zahlungsmitteln bereit. Die betreffenden zuständigen 
Behörden stellen der EBA und der EZB diese Daten in aggregierter Form bereit. 

Die statistischen Daten über Betrug enthalten die Anzahl und die Höhe der 

erstatteten betrügerischen Transaktionen. Wurde die Erstattung verweigert, so geben 

die Zahlungsdienstleister den Grund für die Ablehnung an, etwa, dass der 

Verbraucher in betrügerischer Absicht oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

(1a) Die EBA und die EZB veröffentlichen die statistischen Daten mindestens einmal 
jährlich in aggregierter Form. 

(2) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der EZB Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, welche statistischen Daten nach 
Absatz 1 für die in Absatz 1 genannte Berichterstattung über Betrug bereitzustellen 
sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards bis zum [OP, bitte Datum einfügen: ein Jahr nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung]. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 

die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.  

                                                
43  Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) 
Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, 
S. 1). 
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(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen die Standardformulare und -
meldebögen für die in Absatz 1 genannte Übermittlung von Zahlungsbetrugsdaten durch die zuständigen 
Behörden an die EBA festgelegt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Durchführungsstandards bis zum [OP, bitte Datum einfügen: ein Jahr nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung]. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 

die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 83 

Transaktionsüberwachungsmechanismen und Betrugsdatenaustausch 

(1) Die Zahlungsdienstleister müssen über Transaktionsüberwachungsmechanismen verfügen, 
die 

a) die risikobasierte Durchführung der starken Kundenauthentifizierung gemäß Artikel 85 
unterstützen, 

b) Ausnahmen von der Durchführung der starken Kundenauthentifizierung auf Basis der in Artikel 85 
Absatz 11 genannten Kriterien vorsehen, die unter bestimmten, begrenzten und auf das jeweilige 
Risiko abgestimmten Bedingungen auf der Art und den Einzelheiten der vom Zahlungsdienstleister 
bewerteten Daten beruhen, unter anderem über die in Absatz 2 dieses Artikels 
dargelegten Transaktionsüberwachungsmechanismen; 

c) ▐potenziell betrügerische Zahlungsvorgänge, einschließlich Zahlungsvorgänge unter Beteiligung 
von Zahlungsauslösediensten, verhindern, aufdecken und, soweit möglich, auflösen.  

(2) Die Transaktionsüberwachungsmechanismen stützen sich auf die Analyse früherer 
Zahlungsvorgänge und Online-Zugriffe auf Zahlungskonten sowie auf die 
ausgetauschten Daten zum Betrug und beobachtete Betrugsmuster. Die 
Verarbeitung umfasst die folgenden Daten, die für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke benötigt werden: 

a) Informationen über den Zahlungsdienstnutzer, einschließlich umgebungs- und 
verhaltensbezogener Merkmale, die für den Zahlungsdienstnutzer im Rahmen 
einer normalen Verwendung der personalisierten Sicherheitsmerkmale typisch 
sind; 

b) Informationen über das Zahlungskonto, einschließlich 
Zahlungsvorgangshistorie; 

c) Informationen über den Vorgang, einschließlich Betrag des Vorgangs und 
Kundenidentifikator des Zahlungsempfängers; 

d) Sitzungsdaten, einschließlich Internetprotokoll-Adressbereich, von dem aus mit 
einem Gerät auf das Zahlungskonto zugegriffen wurde. 

Wenn die Transaktionsüberwachungsmechanismen stichhaltige Anhaltspunkte für 

den Verdacht auf eine betrügerische Transaktion liefern oder wenn der Nutzer dem 

Zahlungsdienstleister einen Polizeibericht übermittelt, haben Zahlungsdienstleister 

das Recht, die Ausführung des Zahlungsauftrags zu blockieren oder die 

entsprechenden Beträge zu sperren und wiedereinzuziehen. Diese Anhaltspunkte 
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müssen verstanden werden als objektiv gerechtfertigte Gründe im Zusammenhang 

mit der Sicherheit des Zahlungsvorgangs oder dem Verdacht auf nicht autorisierte 

oder auf betrügerische Transaktionen. 

Die Zahlungsdienstleister der Zahlungsempfänger stellen den an der Transaktion 

beteiligten Zahlungsdienstleistern die für die in Absatz 1 genannten Zwecke 

erforderlichen Daten zur Verfügung. 

Die Zahlungsdienstleister speichern die in diesem Absatz genannten Daten nicht länger, 

als es für die in Absatz 1 festgelegten Zwecke erforderlich ist, auf keinen Fall aber 

länger als zehn Jahre nach Beendigung der Kundenbeziehung. Die 

Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass die Transaktionsüberwachungsmechanismen 

zumindest alle nachstehend genannten risikobasierten Faktoren einbeziehen: 

a) Liste der missbräuchlich verwendeten oder gestohlenen Authentifizierungselemente, 

b) Betrag eines jeden Zahlungsvorgangs, 

c) bekannte Betrugsszenarien bei der Erbringung von Zahlungsdienstleistungen, 

d) Anzeichen für eine Malware-Infektion in einer Phase des Authentifizierungsverfahrens, 

e) falls das Zugangsgerät oder die Zugangssoftware vom Zahlungsdienstleister bereitgestellt wird, ein 
Protokoll über die Nutzung des Zugangsgeräts oder der Zugangssoftware, die dem 
Zahlungsdienstnutzer zur Verfügung gestellt werden, sowie über die ungewöhnliche Nutzung dieses 
Geräts oder der Software. 

Zahlungsdienstleister dürfen die in Artikel 83 Absatz 2 Unterabsatz 1 aufgeführten 
Daten für eine starke Kundenauthentifizierung als Element der „Inhärenz“ gemäß 
Artikel 3 Nummer 35 verarbeiten. 

(3) Zur▐ Erfüllung von Absatz 1 Buchstabe c müssen die Zahlungsdienstleister 
Informationen, darunter den Kundenidentifikator, den Namen, die persönliche 
Identifikationsnummer, die Organisationsnummer, die Vorgehensweise oder 
andere Transaktionsinformationen eines Zahlungsempfängers mit anderen, den in 
Absatz 5 genannten Vereinbarungen über den Informationsaustausch unterliegenden 
Zahlungsdienstleistern austauschen, wenn der Zahlungsdienstleister ausreichende 
Beweise für die Annahme hat, dass ein betrügerischer Zahlungsvorgang 
stattgefunden hat. Von ausreichenden Beweisen für den Austausch von eindeutigen 
Informationen wird ausgegangen, wenn mindestens zwei unterschiedliche 
Zahlungsdienstnutzer, die Kunden ein und desselben Zahlungsdienstleisters sind, 
mitgeteilt haben, dass ein Kundenidentifikator eines Zahlungsempfängers für eine 
betrügerische Überweisung verwendet wurde. Die Zahlungsdienstleister bewahren 
die Informationen, die sie im Zuge des in diesem Absatz und in Absatz 5 genannten 
Informationsaustauschs erhalten, nicht länger auf als für die in Absatz 1 Buchstabe c 
genannten Zwecke erforderlich. 

(3a) Soweit dies zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstabe c erforderlich ist, können die 
Zahlungsdienstleister, Strafverfolgungsbeamten und Behörden die in Absatz 3 
genannten Informationen auch an Behörden weitergeben. 

(4) Die Vereinbarungen über den Austausch von Informationen regeln die Einzelheiten der Beteiligung sowie 
die Einzelheiten der operativen Elemente, gegebenenfalls einschließlich der Nutzung dedizierter IT-
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Plattformen, falls zutreffend. Vor Abschluss derartiger Vereinbarungen führen die 
Zahlungsdienstleister gemeinsam eine Datenschutz-Folgenabschätzung im Sinne von 
Artikel 35 der Verordnung (EU) 2016/679 und gegebenenfalls eine vorherige 
Konsultation der Aufsichtsbehörde im Sinne von Artikel 36 jener Verordnung durch. 
Die Vereinbarungen über den Informationsaustausch werden spätestens am [bitte 
Datum einfügen = 12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] 
abgeschlossen. 

(4a) Die EBA richtet eine spezielle IT-Plattform ein, die es Zahlungsdienstleistern 
ermöglicht, Informationen über betrügerische Kundenidentifikatoren und andere 
in diesem Artikel beschriebene relevante Informationen mit anderen 
Zahlungsdienstleistern auszutauschen. 

Diese Plattform wird bis zum ... [12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] eingerichtet. 

(5) Die Zahlungsdienstleister zeigen den zuständigen Behörden ihre Beteiligung an den 
in Absatz 4 genannten Vereinbarungen über den Austausch von Informationen an, 
sobald ihre Mitgliedschaft von den Beteiligten an der Vereinbarung über den 
Austausch von Informationen bestätigt wurde, bzw. zeigen den zuständigen 
Behörden die Beendigung ihrer Mitgliedschaft an, sobald diese Beendigung wirksam 
wird. 

(5a) Versäumt es der Zahlungsdienstleister, einen Kundenidentifikator zu sperren, der 
diesem Zahlungsdienstleister als betrügerisch gemeldet wurde oder an 
nachweislich betrügerischen Vorgängen beteiligt war, so trägt der 
Zahlungsdienstnutzer keine sich daraus ergebenden finanziellen Verluste. 

(5b) Geht der Zahlungsbetrug auf die Veröffentlichung betrügerischer Inhalte im 
Internet zurück, unterrichten die Zahlungsdienstleister die Anbieter von Hosting-
Diensten unverzüglich nach dem in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2022/2065 
(Gesetz über digitale Dienste) festgelegten Verfahren. 

(6) Die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 4 darf weder die Beendigung des 
Vertragsverhältnisses mit dem Kunden durch den Zahlungsdienstleister zur Folge haben noch das künftige 
Onboarding durch einen anderen Zahlungsdienstleister beeinträchtigen, es sei denn, eine 
gründliche Untersuchung des Betrugs durch die zuständigen Behörden hat 
ergeben, dass der Kunde an der betrügerischen Aktivität beteiligt war.  

Artikel 84 

Zahlungsbetrugsrisiken und -trends 

(1) Die Zahlungsdienstleister warnen ihre Kunden über alle geeigneten Wege und 
Medien, wenn neue Formen von Zahlungsbetrug aufkommen, wobei sie den 
Bedürfnissen ihrer schutzbedürftigsten Kundengruppen Rechnung tragen. Die 
Zahlungsdienstleister geben ihren Kunden klare Hinweise, wie sie Betrugsversuche 
erkennen können, und machen sie darauf aufmerksam, welche Maßnahmen und 
Vorkehrungen sie treffen müssen, um keinen betrügerischen Handlungen zum Opfer 
zu fallen. Die Zahlungsdienstleister informieren ihre Kunden darüber, wo sie 
betrügerische Handlungen melden und in Sachen Betrug schnell Informationen 
erhalten können.  
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(1a) Die Mitgliedstaaten stellen erhebliche Mittel für Investitionen in die Aufklärung 
über Betrug im Zusammenhang mit Zahlungen bereit. Diese Aufklärung kann in 
Form einer Medienkampagne oder von Unterrichtseinheiten an Schulen erfolgen. 
Zahlungsdienstleister und Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste 
arbeiten bei diesen Aufklärungstätigkeiten kostenlos mit den Mitgliedstaaten 
zusammen. Die Mitgliedstaaten unterrichten das Europäische Parlament und die 
Kommission über die geplanten Kampagnen. 

Zahlungsdienstleister sorgen in Zusammenarbeit mit Anbietern elektronischer 
Kommunikationsdienste für angemessene Prävention und robuste technische 
Schutzmaßnahmen, um Fälle zu verhindern, in denen Betrüger den Namen, die E-
Mail-Adresse oder die Telefonnummer des Zahlungsdienstleisters replizieren und 
missbräuchlich nutzen, um die Zahlungsdienstnutzer irrezuführen und zu 
betrügerischen Transaktionen zu veranlassen. 

Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste arbeiten mit 
Zahlungsdienstleistern zusammen, um sicherzustellen, dass angemessene 
organisatorische und technische Maßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit 
und Vertraulichkeit der Kommunikation gemäß der Richtlinie 2002/58/EG, 
insbesondere auch in Bezug auf die Rufnummernanzeige und die E-Mail-Adresse, 
zu gewährleisten.  

(2) Die Zahlungsdienstleister organisieren für ihre Mitarbeiter, die im Bereich der Konzeption und 
Aufrechterhaltung von Zahlungsdiensten und deren Angebot an die Kunden tätig 
sind, mindestens jährlich Schulungsprogramme zu den Risiken und Trends in Sachen Zahlungsbetrug und 
stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter angemessen ausgebildet sind, um ihre Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten gemäß den einschlägigen Sicherheitsrichtlinien und -verfahren zur Minderung und 
Steuerung von Zahlungsbetrugsrisiken wahrnehmen zu können. 

(3) Bis zum [Amt für Veröffentlichungen, bitte Datum einfügen: 18 Monate nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] gibt die EBA gemäß Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Programme zu Zahlungsbetrugsrisiken heraus. 

Artikel 85  

Starke Kundenauthentifizierung 
(1) Ein Zahlungsdienstleister führt eine starke Kundenauthentifizierung auf Grundlage der Risikobewertung 

im Rahmen des in Artikel 83 dargelegten Transaktionsüberwachungsmechanismus durch, wenn der 
Zahler 
a) online auf sein Zahlungskonto zugreift, 

▐ 
c) einen Zahlungsauftrag für einen elektronischen Zahlungsvorgang erteilt, 
d) über einen Fernzugang eine Handlung vornimmt, die das Risiko eines Zahlungsbetrugs oder 

anderen Missbrauchs birgt. 
(2) Zahlungsvorgänge, die nicht vom Zahler, sondern nur vom Zahlungsempfänger 

ausgelöst werden, unterliegen keiner starken Kundenauthentifizierung, sofern die 
betreffenden Vorgänge ohne jegliche Interaktion oder Beteiligung des Zahlers 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 1036 

ausgelöst werden. Diese Ausnahmen gelten auch für Erstattungen, die vom 
ursprünglichen Zahlungsempfänger zugunsten des Zahlers ausgelöst werden. 

(3) Hat der Zahler ein Mandat erteilt, das den Zahlungsempfänger zur Erteilung eines 
Zahlungsauftrags für einen Zahlungsvorgang oder eine Serie von Zahlungsvorgängen 
mittels eines bestimmten Zahlungsinstruments ermächtigt, das dafür ausgegeben 
wird, dass der Zahler damit Zahlungsaufträge für die Zahlungsvorgänge erteilen 
kann, und beruht das Mandat auf einer Vereinbarung zwischen dem Zahler und dem 
Zahlungsempfänger über die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen, so 
können die anschließend vom Zahlungsempfänger auf der Grundlage eines solchen 
Mandats ausgelösten Zahlungsvorgänge als vom Zahlungsempfänger ausgelöste 
Zahlungsvorgänge gelten, sofern diesen Vorgängen keine bestimmte Handlung des 
Zahlers vorausgehen muss, damit ihre Auslösung durch den Zahlungsempfänger 
erfolgen kann. 

(4) Die Zahlungsvorgänge, für die der Zahlungsempfänger auf der Grundlage des vom 
Zahler erteilten Mandats Zahlungsaufträge erteilt, unterliegen den für vom 
Zahlungsempfänger ausgelöste Zahlungsvorgänge im Sinne der Artikel 61, 62 und 
63 geltenden allgemeinen Bestimmungen. 

(5) Wird das Mandat des Zahlers an den Zahlungsempfänger zur Erteilung von 
Zahlungsaufträgen für Zahlungsvorgänge im Sinne von Absatz 3 über einen 
Fernzugang unter Beteiligung des Zahlungsdienstleisters erteilt, so unterliegt die 
Einrichtung eines solchen Mandats einer starken Kundenauthentifizierung.  

(6) Wird bei Lastschriften das Mandat, das der Zahler dem Zahlungsempfänger für die 
Auslösung einer oder mehrerer Lastschriften erteilt, über einen Fernzugang unter 
direkter Beteiligung eines Zahlungsdienstleisters an der Einrichtung des betreffenden 
Mandats erteilt, so ist eine starke Kundenauthentifizierung durchzuführen. 

(7) Zahlungsvorgänge, bei denen der Zahler Zahlungsaufträge auf anderem Wege als 
durch Nutzung elektronischer Plattformen oder Geräte erteilt, etwa mittels 
beleghafter Zahlungsaufträge, oder Bestellungen per Post oder telefonbasierter 
Verfahren, dürfen unabhängig davon, ob der Zahlungsvorgang elektronisch 
ausgeführt wird, keiner starken Kundenauthentifizierung unterliegen, sofern der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers Sicherheitsanforderungen und -kontrollen 
anwendet, die eine andere Form der Authentifizierung des Zahlungsvorgangs als die 
starke Kundenauthentifizierung ermöglichen. 

(8) Für die Erteilung eines in Absatz 1 Buchstabe c genannten Zahlungsauftrags über 
einen Fernzugang verlangen die Zahlungsdienstleister eine starke 
Kundenauthentifizierung, die Elemente umfasst, die den Zahlungsvorgang 
dynamisch mit einem bestimmten Betrag und einem bestimmten Zahlungsempfänger 
verknüpfen. 

(9) Für die Erteilung eines in Absatz 1 Buchstabe c genannten Zahlungsauftrags über ein 
Gerät des Zahlers, das für den Informationsaustausch mit der Infrastruktur des 
Zahlungsempfängers Nahbereichstechnik nutzt, deren Authentifizierung die Nutzung 
des Internets auf dem Gerät des Zahlers erfordert, wenden die Zahlungsdienstleister 
eine starke Kundenauthentifizierung mit Elementen, die den Zahlungsvorgang 
dynamisch mit einem bestimmten Betrag und einem bestimmten Zahlungsempfänger 
verknüpfen, oder harmonisierte Sicherheitsmaßnahmen mit gleicher Wirkung an, die 
die Vertraulichkeit, die Authentizität und die Integrität des Betrags des 
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Zahlungsvorgangs und des Zahlungsempfängers in allen Phasen der Auslösung 
gewährleisten. 

(10) Für die Zwecke des Absatzes 1 müssen die Zahlungsdienstleister angemessene 
Sicherheitsmaßnahmen treffen, um die Vertraulichkeit und die Integrität der 
personalisierten Sicherheitsmerkmale der Zahlungsdienstnutzer zu schützen. 

(11) Für etwaige Ausnahmen von der Durchführung der starken Kundenauthentifizierung, 
die nach Artikel 89 von der EBA auszuarbeiten sind, werden eines oder mehrere der 
folgenden Kriterien herangezogen: 

a) mit der Dienstleistung verbundenes Risikoniveau, 
b) Betrag des Zahlungsvorgangs oder dessen Periodizität, oder beide, 
c) für die Ausführung des Zahlungsvorgangs genutzter Zahlungsweg, 

ca) ob es sich bei den Parteien des Zahlungsvorgangs um Verbraucher oder 
Zahler, die Unternehmen sind, handelt. 

(12) Die in Artikel 3 Nummer 35 genannten mindestens zwei Elemente, die bei der 
starken Kundenauthentifizierung heranzuziehen sind, müssen nicht zwingend 
verschiedenen Kategorien angehören. Die Unabhängigkeit der Elemente muss 
jederzeit vollständig gewahrt sein und das Authentifizierungsverfahren muss 
jederzeit für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen. 

Das Element der Inhärenz einer starken Kundenauthentifizierung kann umgebungs- 

und verhaltensbezogene Merkmale umfassen, z. B. im Zusammenhang mit dem 

Standort des Zahlungsdienstnutzers, dem Zeitpunkt der Transaktion oder dem 

verwendeten Gerät. 

Artikel 86  

Starke Kundenauthentifizierung bei Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdiensten 

(1) Artikel 85 Absätze 8 und 9 gilt auch, wenn Zahlungen über einen 
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst werden. Artikel 85 Absatz 10 gilt auch, wenn 
Zahlungen über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst werden und wenn die 
Informationen über einen Kontoinformationsdienstleister angefordert werden. 

(2) Die kontoführenden Zahlungsdienstleister gestatten den 
Zahlungsauslösedienstleistern und den Kontoinformationsdienstleistern, sich auf die 
Authentifizierungsverfahren zu stützen, die der kontoführende Zahlungsdienstleister 
dem Zahlungsdienstnutzer gemäß Artikel 85 Absätze 1 und 10 sowie in Fällen, in 
denen der Zahlungsauslösedienstleister beteiligt ist, gemäß Artikel 85 Absätze 1, 8, 
9, 10 und 11 bereitstellt. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 darf der kontoführende Zahlungsdienstleister in dem Falle, dass ein 
Kontoinformationsdienstleister auf Zahlungskontoinformationen zugreift, eine starke 
Kundenauthentifizierung nur beim Erstzugriff des betreffenden Kontoinformationsdienstleisters auf 
Zahlungskontoinformationen durchführen, sofern der kontoführende Zahlungsdienstleister keine 
berechtigte Gründe für einen Betrugsverdacht hat, jedoch nicht bei weiteren Zugriffen dieses 
Kontoinformationsdienstleisters auf dieses Zahlungskonto. 

▐ 
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Artikel 88  

Barrierefreiheitsanforderungen für die starke Kundenauthentifizierung 
(1) Unbeschadet der Barrierefreiheitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2019/882 stellen 

die Zahlungsdienstleister sicher, dass allen ihren Kunden, einschließlich Menschen 
mit Behinderungen, Älteren, Menschen mit geringen digitalen Kompetenzen und 
Menschen, die keinen Zugang zu digitalen Wegen oder Zahlungsinstrumenten haben, 
mindestens ein auf ihre besondere Situation abgestimmtes Mittel zur Verfügung 
steht, um eine starke Kundenauthentifizierung durchführen zu können. 

(2) Die Zahlungsdienstleister dürfen die Leistungsfähigkeit der starken 
Kundenauthentifizierung – die kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss – 
nicht von der ausschließlichen Verwendung eines einzigen 
Authentifizierungsverfahrens abhängig machen und dürfen die Leistungsfähigkeit 
der starken Kundenauthentifizierung weder explizit noch implizit vom Besitz eines 
Smartphones oder eines sonstigen intelligenten Geräts abhängig machen. Die 
Zahlungsdienstleister entwickeln mehr als ein Mittel für die Durchführung der 
starken Kundenauthentifizierung, um den verschiedenen spezifischen Situationen all 
ihrer Kunden gerecht zu werden, insbesondere denjenigen mit Behinderungen, 
geringen digitalen Kompetenzen, älteren Personen und Personen, die keinen 
Zugang zu digitalen Kanälen oder Zahlungsinstrumenten haben. 

 

Artikel 88a 

Fairer, angemessener und diskriminierungsfreier Zugang zu mobilen Geräten 

(1) Unbeschadet des Artikels 6 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über 
bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der 
Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/14508 ermöglichen Erstausrüster 
mobiler Geräte und Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972 den Anbietern von Front-
End-Diensten zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen 
eine wirksame Interoperabilität mit den technischen Funktionen, die für die 
Speicherung und Übertragung von Daten zur Abwicklung von 
Zahlungsvorgängen erforderlich sind, und den Zugang zu diesen Funktionen für 
die Zwecke der Interoperabilität. 

(2) Erstausrüster mobiler Geräte und Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste 
gemäß Absatz 1 dürfen nicht daran gehindert werden, unbedingt notwendige und 
verhältnismäßige Maßnahmen zu ergreifen, mit denen sichergestellt werden soll, 
dass durch die Interoperabilität die Integrität der von der 
Interoperabilitätsverpflichtung betroffenen Hardware- und Software-Funktionen 
nicht beeinträchtigt wird, sofern diese Maßnahmen hinreichend begründet sind. 

(3) Für die Zwecke der Anwendung fairer, angemessener und nichtdiskriminierender 
Bedingungen gemäß Absatz 1 veröffentlichen die Erstausrüster mobiler Geräte 
und die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste im Sinne des genannten 
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Absatzes die allgemeinen Bedingungen für die wirksame Interoperabilität und den 
wirksamen Zugang. 

Artikel 89  

Technische Regulierungsstandards für Authentifizierung, Kommunikation und 
Transaktionsüberwachungsmechanismen 

(1) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt 
wird: 
a) die Anforderungen für die in Artikel 85 genannte starke Kundenauthentifizierung, 

b) die Ausnahmen von der Anwendung des Artikels 85 Absätze 1, 8 und 9 nach den in Artikel 85 
Absatz 11 niedergelegten Kriterien,  

c) die Anforderungen, die Sicherheitsmaßnahmen gemäß Artikel 85 Absatz 10 erfüllen müssen, um die 
Vertraulichkeit und die Integrität der personalisierten Sicherheitsmerkmale der 
Zahlungsdienstnutzer zu schützen, 

d) die gemäß Artikel 87 geltenden Anforderungen für die Auslagerungsvereinbarungen zwischen den 
Zahlungsdienstleistern der Zahler und den Anbietern von technischen Diensten hinsichtlich der 
Bereitstellung und Überprüfung der Elemente der starken Kundenauthentifizierung durch die 
Anbieter von technischen Diensten, dabei berücksichtigt die EBA ihre bestehenden 
Leitlinien zu Auslagerungen, 

e) die Anforderungen nach Titel III Kapitel 3 an gemeinsame und sichere offene Standards für die 
Kommunikation zwischen kontoführenden Zahlungsdienstleistern, Zahlungsauslösedienstleistern, 
Kontoinformationsdienstleistern, Zahlern, Zahlungsempfängern und anderen Zahlungsdienstleistern 
zum Zwecke der Identifizierung, der Authentifizierung, der Meldung und der Weitergabe von 
Informationen sowie der Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen, 

f) ergänzende Bestimmungen über sichere offene Standards für die Kommunikation über dedizierte 
Schnittstellen, 

g) die technischen Anforderungen an die in Artikel 83 genannten 
Transaktionsüberwachungsmechanismen; 

für die Zwecke von Buchstabe b wird mit Blick auf die Ausnahme von der 
Durchführung einer starken Kundenauthentifizierung bei Zahlungsvorgängen 
auf Basis einer Transaktionsrisikoanalyse in den Entwürfen technischer 
Regulierungsstandards unter anderem Folgendes festgelegt: 

i) die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein elektronischer 
Fernzahlungsvorgang unter Berücksichtigung des Betrugsniveaus bei 
den einzelnen Wirtschaftstätigkeiten als risikoarm gilt; 

ii) die Methoden und Modelle für die Durchführung der 
Transaktionsrisikoanalyse; 

iii) die Kriterien für die Berechnung der Betrugsraten, einschließlich der 
Verteilung der Betrugsraten zwischen den Zahlungsdienstleistern, die 
Ausgabe- und Acquiring-Dienstleistungen erbringen, oder innerhalb von 
Zahlungsdienstleistern, die über eine einzige juristische Person Ausgabe- 
und Acquiring-Dienstleistungen erbringen; 

iv) detaillierte und verhältnismäßige Melde- und Prüfungsanforderungen; 
ga) eine standardisierte Liste der Kategorien von Informationen, die im Dashboard offenzulegen 

sind; 

gb) eine erschöpfende Liste der Methoden, die als Kundenidentifikator verwendet werden können; 
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gc) die Kriterien für den Ausschluss der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b genannten, über einen 
Handelsvertreter abgewickelten Zahlungsvorgänge zwischen einem Zahler und einem 
Zahlungsempfänger. 

(2) Bei der Ausarbeitung der in Absatz 1 genannten Entwürfe technischer Regulierungsstandards trägt die EBA 
Folgendem Rechnung: 
a) der Notwendigkeit, ein angemessenes Sicherheitsniveau für die Zahlungsdienstnutzer und 

Zahlungsdienstleister sicherzustellen, indem wirksame und risikobasierte Anforderungen festgelegt 
werden; 

b) der Notwendigkeit, die Sicherheit des Geldes und der personenbezogenen Daten der 
Zahlungsdienstnutzer zu gewährleisten; 

c) der Notwendigkeit, fairen Wettbewerb unter allen Zahlungsdienstleistern sicherzustellen und zu 
erhalten; 

d) der Notwendigkeit, Technologie- und Geschäftsmodellneutralität zu gewährleisten; 
e) der Notwendigkeit, die Entwicklung benutzerfreundlicher, barrierefreier und innovativer 

Zahlungsmittel zu ermöglichen; 

ea) der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen dem 
Betrugsrisiko und der Verbrauchererfahrung bei Zahlungsvorgängen mit 
geringem Wert; 

eb) den unterschiedlichen Situationen und besonderen Bedürfnissen von 
Zahlern, bei denen es sich um Verbraucher handelt, und Zahlern, bei denen 
es sich um Unternehmen handelt. 

Bevor die EBA der Kommission ihre Entwürfe technischer Regulierungsstandards übermittelt, führt sie 
eine offene Konsultation mit öffentlichen und privaten Interessenträgern durch, um sicherzustellen, dass 
die aktuellsten technischen Fortschritte und Fortschritte bei der Zahlungsabwicklung sowie die 
Besonderheiten von Zahlungsvorgängen zwischen Unternehmen und zwischen Unternehmen und Staat 
in den Entwürfen technischer Regulierungsstandards berücksichtigt werden.  

Die EBA übermittelt der Kommission die in Absatz 1 genannten Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [OP, bitte Datum einfügen: ein Jahr nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung]. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 

die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.  

(3) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 überprüft die EBA die 
technischen Regulierungsstandards regelmäßig und aktualisiert sie gegebenenfalls, 
unter anderem um Innovationen und technologischen Entwicklungen sowie den 
Bestimmungen des Kapitels II der Verordnung (EU) 2022/2554 und den im Rahmen 
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 eingeführten EUid-Brieftaschen Rechnung zu 
tragen. 
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KAPITEL 8 

Durchsetzungsverfahren, zuständige Behörden und Sanktionen 

ABSCHNITT 1 

BESCHWERDEVERFAHREN 

Artikel 90  

Beschwerden 
(1) Die Mitgliedstaaten richten Verfahren ein, nach denen Zahlungsdienstnutzer und andere interessierte 

Parteien einschließlich Verbraucherverbänden im Falle mutmaßlicher Verstöße der Zahlungsdienstleister 
gegen diese Verordnung bei den für die Durchsetzung dieser Verordnung als zuständig benannten 
Behörden Beschwerde einlegen können. 

(2) Gegebenenfalls und unbeschadet des Rechts, nach dem nationalen Verfahrensrecht die Gerichte anzurufen, 
informieren die zuständigen Behörden den Beschwerdeführer in ihrer Antwort auf die in Absatz 1 
genannten Beschwerden über die nach Artikel 95 eingerichteten alternativen Streitbeilegungsverfahren. 

Artikel 91 

Zuständige Behörden und Untersuchungsbefugnisse 
(1) Die zuständigen Behörden üben ihre Befugnisse zur Untersuchung potenzieller 

Verstöße gegen diese Verordnung und zur Verhängung von in ihrem nationalen 
Rechtsrahmen vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen im Einklang mit dieser Verordnung auf eine der folgenden 
Arten aus: 

a) unmittelbar,  
b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden, 

c) durch Übertragung von Befugnissen auf andere Behörden oder Stellen, wobei 
sie für die Überwachung der beauftragten Behörde oder Stelle verantwortlich 
bleiben, 

d) durch Antragstellung bei den zuständigen Justizbehörden. 

Übertragen die zuständigen Behörden die Ausübung ihrer Befugnisse gemäß 
Buchstabe c auf andere Behörden oder Stellen, so werden in der 
Befugnisübertragung die übertragenen Aufgaben, die Bedingungen, unter denen sie 
auszuführen sind, und die Bedingungen festgelegt, unter denen die 
Befugnisübertragung widerrufen werden kann. Die Behörden oder Stellen, auf die 
Befugnisse übertragen werden, müssen so organisiert sein, dass Interessenkonflikte 
vermieden werden. Die zuständigen Behörden überwachen die Tätigkeit der 
Behörden oder Stellen, denen die Befugnisse übertragen werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen die für die Gewährleistung und Überwachung der tatsächlichen Einhaltung 
dieser Verordnung zuständigen Behörden. Diese Behörden ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um die 
Einhaltung sicherzustellen. 
Die zuständigen Behörden sind entweder 
a) Behörden  
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b) oder Stellen, die nach nationalem Recht oder durch Behörden, die nach nationalem Recht 
ausdrücklich hierzu befugt sind, insbesondere auch durch nationale Zentralbanken, anerkannt 
wurden. 

Die zuständigen Behörden müssen von Wirtschaftsgremien unabhängig sein und 
Interessenkonflikte vermeiden. Unbeschadet des Absatzes 2 Buchstabe b dürfen 
Zahlungsinstitute, Kreditinstitute oder Postscheckämter nicht als zuständige 
Behörden benannt werden. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Behörden werden mit allen Untersuchungsbefugnissen und mit angemessenen 
Mitteln ausgestattet, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen. 
Zu diesen Befugnissen gehören: 

a) die Befugnis, im Laufe von Verfahren zur Untersuchung potenzieller Verstöße 
gegen diese Verordnung alle für die Durchführung der betreffenden 
Untersuchung erforderlichen Informationen unter anderem von den folgenden 
natürlichen oder juristischen Personen einzuholen: 

i) Zahlungsdienstleistern, 
ii) Anbietern von technischen Diensten und Zahlungssystembetreibern, 

iii) Geldautomatenbetreibern, die keine Zahlungskonten führen, 
iv) Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste, 

v) natürlichen Personen, die den unter den Ziffern i, ii und iii genannten 
Unternehmen angehören, 

vi) Dritten, an die die unter den Ziffern i, ii und iii genannten Unternehmen 
betriebliche Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert haben, 

vii) Agenten und Vertriebsstellen der unter den Ziffern i, ii und iii genannten 
Unternehmen und ihrer im betreffenden Mitgliedstaat niedergelassenen 
Zweigniederlassungen; 

b) die Befugnis, alle erforderlichen Untersuchungen im Hinblick auf jede unter 
Buchstabe a Ziffer i bis vii genannte Person durchzuführen, die im 
Mitgliedstaat der zuständigen Behörde niedergelassen oder ansässig ist, sofern 
dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden erforderlich 
ist, einschließlich der Befugnis, 

i) die Vorlage von Dokumenten zu verlangen, 
ii) die Bücher und Aufzeichnungen der unter Buchstabe a Ziffer i bis vii 

genannten Personen zu prüfen und Kopien oder Auszüge dieser Bücher 
und Aufzeichnungen anzufertigen, 

iii) von einer unter Buchstabe a Ziffer i bis vii genannten Person oder, sofern 
anwendbar, deren Vertretern oder Mitarbeitern schriftliche oder 
mündliche Erklärungen einzuholen,  

iv) jede andere natürliche Person zu befragen, die dieser Befragung zwecks 
Einholung von Informationen über den Gegenstand einer Untersuchung 
zustimmt; 

c) die Befugnis, vorbehaltlich der vorherigen Unterrichtung der betroffenen 
zuständigen Behörden alle erforderlichen Prüfungen in den Geschäftsräumen 
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der unter Buchstabe a Ziffer i bis vii genannten juristischen oder natürlichen 
Personen durchzuführen.  

(4) Sieht das Recht eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 96 Absatz 2 strafrechtliche 
Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung vor, so muss der betreffende 
Mitgliedstaat über die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften verfügen, 
die den zuständigen Behörden die Möglichkeit geben, 

a) mit den zuständigen Justizbehörden in Verbindung zu treten, um spezifische 
Informationen über strafrechtliche Ermittlungen in Bezug auf mutmaßliche 
Verstöße gegen diese Verordnung, über eingeleitete Strafverfahren wegen 
derlei mutmaßlicher Verstöße und über das Ergebnis solcher Verfahren, 
einschließlich des rechtskräftigen Urteils, einzuholen;  

b) diese Informationen anderen zuständigen Behörden und der EBA 
bereitzustellen, damit diese ihre Verpflichtung erfüllen können, für die Zwecke 
dieser Verordnung miteinander und mit der EBA zusammenzuarbeiten. 

(5) Die Durchführung und Ausübung der in diesem Artikel festgelegten Befugnisse 
muss verhältnismäßig sein und im Einklang mit dem Unionsrecht und dem 
nationalen Recht, einschließlich der geltenden Verfahrensgarantien und der 
Grundsätze der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, stehen. Die in 
Anwendung dieser Verordnung ergriffenen Ermittlungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen müssen der Art und dem tatsächlichen oder potenziellen 
Gesamtschaden des Verstoßes angemessen sein. 

(6) Bis zum [OP, bitte Datum einfügen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 
gibt die EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien zu 
den Beschwerdeverfahren, insbesondere auch zu den Wegen für die Einreichung von 
Beschwerden, den von den Beschwerdeführern erbetenen Informationen und der 
Bekanntmachung der Gesamtanalyse der in Artikel 90 Absatz 1 genannten 
Beschwerden heraus. 

Artikel 92 

Geheimhaltungspflicht 

(1) Unbeschadet der unter das nationale Strafrecht fallenden Fälle unterliegen alle 
Personen, die für die zuständigen Behörden tätig sind oder waren, sowie die von 
diesen Behörden beauftragten Sachverständigen in Bezug auf die Informationen, die 
mit den von den zuständigen Behörden durchgeführten Untersuchungen 
zusammenhängen, der beruflichen Geheimhaltungspflicht. 

(2) Die gemäß Artikel 93 ausgetauschten Informationen unterliegen sowohl aufseiten der 
Behörde, die die Informationen weitergibt, als auch der Behörde, die sie empfängt, 
der beruflichen Geheimhaltungspflicht. 

Artikel 93  

Gerichtsbarkeit und Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
(1) Bei Verstößen oder mutmaßlichen Verstößen gegen die Titel II und III sind die Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats des Zahlungsdienstleisters zuständig, es sei denn, es handelt sich um Agenten und 
Zweigniederlassungen, die auf Grundlage des Niederlassungsrechts tätig sind, in welchem Falle die 
Behörden des Aufnahmemitgliedstaats zuständig sind. 
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(2) Bei Verstößen oder mutmaßlichen Verstößen gegen die Titel II und III durch Anbieter von 
technischen Diensten, Zahlungssystembetreiber, Geldautomatenbetreiber, die keine 
Zahlungskonten führen, Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste oder deren 
Agenten oder Zweigniederlassungen sind die Behörden desjenigen Mitgliedstaats zuständig, in 
dem die betreffende Dienstleistung erbracht wird. 

(3) Bei der Ausübung ihrer Untersuchungs- und Sanktionsbefugnisse, insbesondere auch 
in grenzüberschreitenden Fällen, arbeiten die zuständigen Behörden miteinander und 
mit anderen Behörden etwaiger betroffener Sektoren gemäß dem Unionsrecht und 
dem nationalen Recht zusammen, indem sie Informationen miteinander austauschen 
und die gegenseitige Amtshilfe für andere betroffene zuständige Behörden 
sicherstellen, soweit dies für die wirksame Durchsetzung von verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen erforderlich ist. 

(4) Die in Absatz 3 genannten Behörden anderer betroffener Sektoren arbeiten mit den 
zuständigen Behörden zusammen, damit verwaltungsrechtliche Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen effektiv durchgesetzt werden. 

ABSCHNITT 2 

STREITBEILEGUNGSVERFAHREN UND SANKTIONEN 

Artikel 94  

Streitbeilegung 
(1) Die Zahlungsdienstleister richten angemessene und wirksame Verfahren ein und wenden diese an, um 

Beschwerden von Zahlungsdienstnutzern in Bezug auf deren Rechte und Pflichten aus den Titeln II und III 
beizulegen. Die zuständigen Behörden wachen über die Leistungsfähigkeit dieser Verfahren. 
Diese Verfahren gelten in jedem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienstleister die Zahlungsdienste 
anbietet, und stehen in einer Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats oder in einer anderen zwischen 
dem Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer vereinbarten Sprache zur Verfügung. 

(2) Die Zahlungsdienstleister ▐beantworten Beschwerden der Zahlungsdienstnutzer in Papierform oder bei 
entsprechender Vereinbarung zwischen Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger. In dieser Antwort, die innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens aber 
innerhalb von 15 Geschäftstagen nach Erhalt der Beschwerde zu erfolgen hat, ist auf alle angesprochenen 
Fragen einzugehen. Kann der Zahlungsdienstleister in Ausnahmefällen aus Gründen, auf die er keinen 
Einfluss hat, nicht innerhalb von 15 Geschäftstagen antworten, so versendet er ein vorläufiges 
Antwortschreiben mit klaren Angaben dazu, warum sich die Beantwortung der Beschwerde verzögert und 
innerhalb welcher Frist der Zahlungsdienstnutzer die endgültige Antwort erhalten wird. Die Frist für den 
Erhalt der endgültigen Antwort darf 35 Geschäftstage keinesfalls überschreiten. 
Die Mitgliedstaaten können Vorschriften über Streitbeilegungsverfahren einführen oder beibehalten, die für 
den Zahlungsdienstnutzer vorteilhafter sind als die in Unterabsatz 1 genannten. Machen die Mitgliedstaaten 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, gelten jene Vorschriften. 

(3) Der Zahlungsdienstleister informiert den Zahlungsdienstnutzer über mindestens eine Stelle zur alternativen 
Streitbeilegung (im Folgenden „AS-Stelle“), die für die Beilegung von Streitigkeiten in Bezug auf die 
Rechte und Pflichten aus Titel II und III zuständig ist. 

(4) Die in Absatz 3 genannte Information muss klar, umfassend und leicht zugänglich auf der Website des 
Zahlungsdienstleisters und in der betreffenden mobilen Anwendung, sofern vorhanden, in der 
Zweigniederlassung sowie in den Allgemeinen Bedingungen des Vertrags zwischen dem 
Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer angegeben werden. Der Zahlungsdienstleister gibt 
auch an, wo weitere Informationen über die betreffende AS-Stelle und über die Bedingungen für deren 
Anrufung erhältlich sind. 
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Artikel 95  

Alternative Streitbeilegungsverfahren 
(1) Die Mitgliedstaaten schaffen entsprechend den in der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates44 festgelegten Qualitätsanforderungen nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften 
des nationalen Rechts und des Unionsrechts angemessene, unabhängige, 
unparteiische, transparente und wirksame alternative Streitbeilegungsverfahren für 
die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Zahlungsdienstnutzern und 
Zahlungsdienstleistern über aus den Titeln II und III erwachsende Rechte und 
Pflichten, wobei gegebenenfalls auf bestehende zuständige Einrichtungen 
zurückgegriffen wird. Alternative Streitbeilegungsverfahren sind auf Zahlungsdienstleister 
anwendbar. 

(1a) Die Beteiligung von Zahlungsdienstleistern an alternativen 
Streitbeilegungsverfahren für Verbraucher ist obligatorisch, es sei denn, der 
Mitgliedstaat weist gegenüber der Kommission nach, dass andere Mechanismen 
gleichermaßen wirksam sind. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Einrichtungen arbeiten bei der Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten 
über die Rechte und Pflichten aus den Titeln II und III wirksam zusammen. 

(3) Die Mitgliedstaaten benennen gemäß Artikel 18 der Richtlinie 2013/11/EU eine 
zuständige Behörde für die Akkreditierung, die Überwachung und die öffentliche 
Bekanntgabe des Qualitätsniveaus der AS-Stelle(n), die in ihrem Hoheitsgebiet mit 
der Beilegung von Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten aus den Titeln II und 
III betraut ist bzw. sind. 

(4) Die in Absatz 3 genannten zuständigen Behörden melden der Kommission gemäß 
Artikel 20 der Richtlinie 2013/11/EU die AS-Stelle(n), die in ihrem Hoheitsgebiet 
mit der Beilegung von Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten aus den Titeln II 
und III betraut ist bzw. sind. 

(5) Die Kommission macht eine Liste der ihr gemäß Absatz 4 gemeldeten AS-Stellen 
öffentlich zugänglich und aktualisiert diese Liste jedes Mal, wenn Änderungen 
mitgeteilt werden. 

Artikel 96 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen 
(1) Unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse der gemäß der Richtlinie (EU) XXX (PSD3) 

benannten zuständigen Behörden nach Maßgabe von Titel II Kapitel 1 Abschnitt 3 
jener Richtlinie und unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche 
Sanktionen festzulegen, erlassen die Mitgliedstaaten Vorschriften über 
verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen, die bei Verstößen 
gegen diese Verordnung anwendbar sind, und stellen sicher, dass diese umgesetzt 
werden. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

                                                
44  Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 

über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über 
alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten) (ABl. L 165 vom 18.6.2013, 
S. 63). 
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(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, für Verstöße gegen diese Verordnung, die 
Sanktionen nach ihrem nationalen Strafrecht unterliegen, keine Vorschriften über 
verwaltungsrechtliche Sanktionen oder Maßnahmen zu erlassen. In diesem Fall teilen 
die Mitgliedstaaten der Kommission die einschlägigen strafrechtlichen 
Bestimmungen und alle späteren Änderungen dieser Bestimmungen gemäß 
Artikel 103 mit. 

(3) Gelten die in Absatz 1 genannten nationalen Vorschriften für Zahlungsdienstleister 
und andere juristische Personen, so sind bei Verstößen und vorbehaltlich der im 
nationalen Recht festgelegten Bedingungen die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
und Verwaltungsmaßnahmen auf die Mitglieder des Leitungsorgans der betreffenden 
Zahlungsdienstleister sowie auf die juristischen Personen und anderen natürlichen 
Personen anwendbar, die für einen Verstoß gegen diese Verordnung für 
verantwortlich befunden werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit ihrem nationalen Recht Vorschriften 
erlassen, die es ihren zuständigen Behörden ermöglichen, die Untersuchung eines 
mutmaßlichen Verstoßes gegen diese Verordnung im Anschluss an eine 
Vergleichsvereinbarung oder ein beschleunigtes Durchsetzungsverfahren 
einzustellen. 

Die Ermächtigung der zuständigen Behörden zu Vergleichsvereinbarungen oder 
beschleunigten Durchsetzungsverfahren lässt die Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten nach Absatz 1 unberührt. 

 

Artikel 97  

Verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen für bestimmte 
Verstöße 

(1) Unbeschadet des Artikels 96 Absatz 2 regeln die nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen für den 
Fall, dass die folgenden Bestimmungen verletzt oder umgangen werden: 
a) die in Artikel 32 festgelegten Vorschriften für den Zugang zu Konten bei 

einem Kreditinstitut; 
b) die in Titel III Kapitel 3, unbeschadet des Artikels 45, festgelegten 

Vorschriften für den sicheren Datenzugang entweder durch kontoführende 
Zahlungsdienstleister oder durch Kontoinformationsdienstleister und 
Zahlungsauslösedienstleister; 

c) die Verpflichtung zur Organisation oder Anwendung von Mechanismen für die 
Betrugsprävention, einschließlich der starken Kundenauthentifizierung gemäß 
den Artikeln 85, 86 und 87; 

d) die Pflicht zur Erfüllung der Anforderungen für die Gebührentransparenz durch 
Geldautomatenbetreiber oder andere Bargeldvertriebsstellen gemäß Artikel 20 
Buchstabe c Ziffer ii;  

e) Nichteinhaltung der Frist für die Entschädigung der Zahlungsdienstnutzer 
gemäß Artikel 56 Absatz 2, Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 59 Absatz 2 durch 
die Zahlungsdienstleister. 
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(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen müssen die anwendbaren 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein und Folgendes beinhalten:  
a) Geldstrafen; 

i) bei juristischen Personen eine Höchstgeldstrafe von mindestens 7,5 % 
des jährlichen Gesamtumsatzes im Sinne von Absatz 3; 

ii) bei natürlichen Personen eine Höchstgeldstrafe von mindestens 
2 750 000 EUR oder in den Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der 
Euro ist, dem Gegenwert in der Landeswährung am Tag des 
Inkrafttretens dieser Verordnung; 

iii) eine Höchstgeldstrafe von mindestens dem Zweifachen des durch den 
Verstoß erzielten Gewinns, sofern sich dieser Gewinn bestimmen lässt. 

b) die öffentliche Bekanntgabe der für den Verstoß verantwortlichen juristischen 
oder natürlichen Person und der Art des Verstoßes; 

c) eine Anordnung, wonach die für den Verstoß verantwortliche juristische oder 
natürliche Person das rechtswidrige Verhalten einzustellen und künftig davon 
abzusehen hat; 

d) ein vorübergehendes Verbot für die Mitglieder des Leitungsorgans der 
juristischen Person oder für jede andere natürliche Person, die für den Verstoß 
verantwortlich gemacht wird, Leitungsaufgaben wahrzunehmen.  

(3) Der in Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i dieses Artikels und in Artikel 98 Absatz 1 dieser 
Verordnung genannte jährliche Gesamtumsatz entspricht den Nettoumsatzerlösen im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2013/34/EU laut dem zum letzten 
Bilanzstichtag verfügbaren Jahresabschluss, für den die Mitglieder des Verwaltungs-, 
Leitungs- und Aufsichtsorgans der juristischen Person verantwortlich zeichnen.  
Handelt es sich bei der juristischen Person um eine Muttergesellschaft oder eine 
Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft, die nach Artikel 22 der 
Richtlinie 2013/34/EU einen konsolidierten Abschluss zu erstellen hat, so entspricht 
der relevante jährliche Gesamtumsatz den Nettoumsatzerlösen oder den gemäß den 
einschlägigen Rechnungslegungsstandards zu bestimmenden Nettoeinnahmen laut 
dem zum letzten Bilanzstichtag verfügbaren konsolidierten Abschluss des obersten 
Mutterunternehmens, für den die Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgans des obersten Unternehmens verantwortlich zeichnen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden im Einklang mit ihrem 
nationalen Recht ermächtigen, andere Arten von Sanktionen und andere Arten von 
Sanktionsbefugnissen zusätzlich zu den in Absatz 2 dieses Artikels und in Artikel 98 
über Zwangsgelder genannten vorzusehen. 

 

Artikel 98  

Zwangsgelder 

(1) Die zuständigen Behörden sind befugt, Zwangsgelder gegen juristische oder 
natürliche Personen zu verhängen, wenn diese einem Beschluss, einer Anordnung, 
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einer vorläufigen Maßnahme, einer Aufforderung, einer Verpflichtung oder einer 
anderen gemäß dieser Verordnung beschlossenen Maßnahme nicht nachkommen. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Zwangsgelder müssen wirksam und verhältnismäßig 
sein und einen Betrag beinhalten, der täglich zu entrichten ist, bis die Regeltreue 
wiederhergestellt ist. Sie werden für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab 
dem im Beschluss über das Zwangsgeld genannten Zeitpunkt verhängt. 

 
Die zuständigen Behörden sind befugt, als Höchststrafe Zwangsgelder in mindestens 

folgender Höhe zu verhängen: 
a) bei juristischen Personen 3 % des durchschnittlichen Tagesumsatzes; 

b) bei natürlichen Personen 30 000 EUR. 
Der durchschnittliche Tagesumsatz entspricht dem in Artikel 97 Absatz 3 genannten 

jährlichen Gesamtumsatz, geteilt durch 365. 

(2) Die Mitgliedstaaten können höhere als die in Absatz 1 festgelegten Zwangsgelder 
vorsehen. 

Artikel 99  

Faktoren, die bei der Festlegung verwaltungsrechtlicher Sanktionen und anderer 
Verwaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind 

(1) Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Festlegung von Art und Höhe der 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 
alle relevanten Faktoren und Umstände, damit die angewandten Sanktionen 
verhältnismäßig sind, insbesondere auch  
a) die Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) den Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen 
oder juristischen Person;  

c) die Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 
juristischen Person, wie sie sich unter anderem am jährlichen Gesamtumsatz 
der juristischen Person oder den Jahreseinkünften der natürlichen Person, die 
für den für den Verstoß verantwortlich ist, ablesen lässt; 

d) die Größenordnung der durch den Verstoß von der für den Verstoß 
verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person erzielten Gewinne oder 
vermiedenen Verluste, sofern sie sich bestimmen lassen; 

e) die Verluste, die Dritten durch den Verstoß verursacht wurden, sofern sie sich 
bestimmen lassen, 

f) den Nachteil, der der für den Verstoß verantwortlichen juristischen oder 
natürlichen Person dadurch entsteht, dass für ein und dasselbe Verhalten 
sowohl strafrechtliche als auch verwaltungsrechtliche Verfahren und 
Sanktionen greifen; 

g) die Auswirkungen des Verstoßes auf die Interessen von Verbrauchern und 
anderen Zahlungsdienstnutzern; 
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h) alle tatsächlichen oder potenziellen nachteiligen Auswirkungen des Verstoßes 
auf das Finanzsystem; 

i) die Mittäterschaft oder Beteiligung von mehr als einer natürlichen oder 
juristischen Person an dem Verstoß; 

j) frühere Verstöße durch die für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 
juristischen Person; 

k) die Bereitschaft der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 
juristischen Person zur Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde; 

(l) Abhilfemaßnahmen oder Handlungen der für den Verstoß verantwortlichen 
juristischen oder natürlichen Person mit dem Ziel, eine Wiederholung des 
Verstoßes zu verhindern. 

(2) Zuständige Behörden, die nach Artikel 96 Absatz 4 Vergleichsvereinbarungen oder 
beschleunigte Durchsetzungsverfahren nutzen, passen die in den Artikeln 96, 97 und 
98 festgelegten einschlägigen verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen an den betreffenden Fall an, um die Verhältnismäßigkeit 
der Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen sicherzustellen. 

Artikel 100  

Rechtsmittel 
(1) Die gemäß dieser Verordnung ergangenen Beschlüsse der zuständigen Behörden 

können gerichtlich angefochten werden. 

(2) Absatz 1 findet auch bei Untätigkeit Anwendung. 

Artikel 101 

Öffentliche Bekanntmachung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Die zuständigen Behörden veröffentlichen auf ihrer Website alle Beschlüsse zur 
Verhängung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Verwaltungsmaßnahmen 
gegen juristische und natürliche Personen wegen Verstößen gegen diese Verordnung 
sowie gegebenenfalls alle Vergleichsvereinbarungen. Die öffentliche 
Bekanntmachung beinhaltet eine kurze Beschreibung des Verstoßes, der verhängten 
verwaltungsrechtlichen Sanktion oder anderen Verwaltungsmaßnahme oder 
gegebenenfalls eine Erklärung über die Vergleichsvereinbarung. Die Identität der 
natürlichen Person, die Gegenstand des Beschlusses zur Verhängung einer 
verwaltungsrechtlichen Sanktion oder Verwaltungsmaßnahme ist, wird nicht 
veröffentlicht. 

Die zuständigen Behörden veröffentlichen den in Unterabsatz 1 genannten Beschluss 

und die in Unterabsatz 1 genannte Erklärung sofort, nachdem die juristische oder 

natürliche Person, die Gegenstand des Beschlusses ist, von dem betreffenden Beschluss 

in Kenntnis gesetzt oder die Vergleichsvereinbarung unterzeichnet wurde.  
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(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige nationale Behörde in Fällen, in denen 
die zuständige nationale Behörde die öffentliche Bekanntmachung der Identität oder 
anderer personenbezogener Daten natürlicher Personen für erforderlich hält, um die 
Stabilität der Finanzmärkte zu schützen oder die wirksame Durchsetzung dieser 
Verordnung zu gewährleisten, auch im Falle von in Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe b 
genannten öffentlichen Bekanntgaben oder in Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe d 
genannten vorübergehenden Verboten die Identität der Personen oder 
personenbezogenen Daten veröffentlichen, sofern sie diesen Beschluss begründet 
und sich die öffentliche Bekanntmachung auf die personenbezogenen Daten 
beschränkt, die zwingend erforderlich sind, um die Stabilität der Finanzmärkte zu 
schützen oder die wirksamen Durchsetzung dieser Verordnung sicherzustellen. 

(3) Wird der Beschluss zur Verhängung einer verwaltungsrechtlichen Sanktion oder 
anderen Verwaltungsmaßnahme vor der einschlägigen Justiz- oder einer sonstigen 
Behörde angefochten, veröffentlichen die zuständigen Behörden auch diesen 
Sachverhalt und alle weiteren Informationen über das Ergebnis der Anfechtung auf 
ihrer offiziellen Website unverzüglich, sofern juristische Personen davon betroffen 
sind. Betrifft der angefochtene Beschluss eine natürliche Person und kommt nicht die 
abweichende Regelung nach Absatz 2 zur Anwendung, veröffentlichen die 
zuständigen Behörden die Informationen über die Anfechtung nur in anonymisierter 
Form. 

(4) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass öffentliche Bekanntmachungen nach 
diesem Artikel bis zu fünf Jahre lang auf ihrer offiziellen Website bleiben. Enthält 
die öffentliche Bekanntmachung personenbezogene Daten, so bleiben diese nur dann 
auf der offiziellen Website der zuständigen Behörde einsehbar, wenn eine jährliche 
Überprüfung ergibt, dass diese Daten öffentlich einsehbar bleiben müssen, um die 
Stabilität der Finanzmärkte zu schützen oder die wirksame Durchsetzung dieser 
Verordnung sicherzustellen, auf keinen Fall aber länger als fünf Jahre. 

Artikel 102  

Überwachung von Verfahren, Sanktionen und Maßnahmen 
(1) Die zuständigen Behörden melden der EBA anonymisiert und aggregierter Form 

regelmäßig  
a) die eingeleiteten, ausgesetzten oder abgeschlossenen Verwaltungsverfahren, 

die zur Verhängung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder 
Verwaltungsmaßnahmen geführt haben; 

b) die Zwangsgelder, die nach Artikel 98 wegen laufender Verstöße gegen diese 
Verordnung verhängt worden sind; 

c) falls anwendbar, die Vergleichsvereinbarungen und beschleunigten 
Durchsetzungsverfahren sowie deren Ergebnis, unabhängig von ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung, nach Artikel 96 Absatz 4;  

d) die von den Justizbehörden gemäß Artikel 91 Absatz 4 Buchstabe a 
gemeldeten strafrechtlichen Verfahren, die zu einer Verurteilung und damit 
verbundenen Sanktionen geführt haben; 
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e) etwaige Anfechtungen von Beschlüssen zur Verhängung von strafrechtlichen 
oder verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Verwaltungsmaßnahmen und das 
Ergebnis einer solchen Anfechtung. 

(2) Macht die zuständige Behörde eine verwaltungsrechtliche Sanktion oder eine 
Verwaltungsmaßnahme öffentlich bekannt, meldet sie diese gleichzeitig der EBA. 

(3) Innerhalb von zwei Jahren nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung und sodann 
alle zwei Jahre übermittelt die EBA der Kommission einen Bericht über die 
Anwendung von Sanktionen durch die zuständigen Behörden zur Gewährleistung der 
Einhaltung dieser Verordnung.  

Artikel 103 

Mitteilung der Durchführungsmaßnahmen 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum [OP, bitte Datum einfügen = Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, einschließlich 
aller einschlägigen strafrechtlichen Bestimmungen, mit, die sie gemäß diesem Kapitel 
erlassen haben. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede spätere Änderung dieser 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften unverzüglich mit. 

 

KAPITEL 9 

Produktinterventionsbefugnisse der EBA 

Artikel 104  

Befugnisse der EBA zur vorübergehenden Intervention 
(1) Gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die EBA, wenn 

die in den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen 
erfüllt sind, eine bestimmte Art von Zahlungsdienst oder -instrument oder E-Geld-
Dienst oder -Instrument oder ein bestimmtes Merkmal eines solchen Dienstes oder 
Instruments in der Union vorübergehend verbieten oder beschränken. Ein Verbot 
oder eine Beschränkung kann in Fällen oder vorbehaltlich von Ausnahmen zur 
Anwendung kommen, die von der EBA festgelegt werden. 

(2) Die EBA fasst einen Beschluss nach Absatz 1 nur dann, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) die vorgeschlagene Maßnahme richtet sich an eine signifikante Zahl von 
Zahlungsdienstnutzern oder E-Geld-Dienstnutzern oder gegen eine Bedrohung 
für die geordnete Funktionsweise der Zahlungs- oder E-Geld-Märkte und für 
die Integrität dieser Märkte oder die Stabilität der Gesamtheit oder eines Teils 
dieser Märkte in der Union; 

b) die nach dem Unionsrecht auf den jeweiligen Zahlungsdienst oder E-Geld-
Dienst anwendbaren Regulierungsanforderungen werden der Bedrohung nicht 
gerecht; 
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c) eine oder mehrere zuständige Behörden haben keine Maßnahmen ergriffen, um 
der Bedrohung zu begegnen, oder die ergriffenen Maßnahmen werden der 
Bedrohung nicht ausreichend gerecht. 

Sind die in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen erfüllt, kann die EBA das in 
Absatz 1 genannte Verbot oder die in Absatz 1 genannte Beschränkung vorsorglich 
verhängen, bevor ein Zahlungsdienst oder ein E-Geld-Dienst angeboten oder an 
Zahlungsdienstnutzer vertrieben wird. 

(3) Bei Maßnahmen gemäß diesem Artikel hat die EBA alles Folgende sicherzustellen: 

a) die Maßnahme darf keine nachteiligen Auswirkungen auf die Effizienz des 
Zahlungsmarkts oder des E-Geld-Dienstemarkts oder auf Zahlungsdienste oder 
E-Geld-Dienstleister haben, die gemessen am Nutzen der Maßnahme 
unverhältnismäßig sind; 

b) die Maßnahmen darf kein Risiko der Aufsichtsarbitrage schaffen und 
c) vor der Maßnahme muss die jeweils zuständige nationale Behörde konsultiert 

worden sein. 
(4) Bevor die EBA beschließt, Maßnahmen nach diesem Artikel zu ergreifen, 

unterrichtet sie die zuständigen Behörden über ihr geplantes Vorgehen. 
(5) Die EBA gibt jeden Beschluss, im Sinne dieses Artikels Maßnahmen zu ergreifen, 

auf ihrer Website bekannt. In der Bekanntmachung sind die Einzelheiten des Verbots 
oder der Beschränkung sowie der Zeitpunkt anzugeben, ab dem die Maßnahmen im 
Anschluss an die Bekanntmachung wirksam werden, wobei zugleich sicherzustellen 
ist, dass Bekanntmachungen von Beschlüssen, die natürliche Personen betreffen, nur 
anonymisiert veröffentlicht werden. Ein Verbot oder eine Beschränkung gilt erst für 
Handlungen, die nach Wirksamwerden der Maßnahmen vorgenommen werden.  

(6) Die EBA überprüft ein Verbot oder eine Beschränkung nach Absatz 1 in 
angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch alle drei Monate. Wird das Verbot 
oder die Beschränkung nach Ablauf dieser Dreimonatsfrist nicht verlängert, endet die 
Gültigkeit automatisch. 

(7) Eine gemäß diesem Artikel beschlossene Maßnahme der EBA erhält Vorrang vor 
allen etwaigen früheren Maßnahmen einer zuständigen Behörde. 

(8) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte nach Artikel 106 zur Festlegung der 
Kriterien und Faktoren, die von der EBA zu berücksichtigen sind, wenn diese 
ermittelt, ob im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a eine signifikante Zahl von 
Zahlungsdienstnutzern oder E-Geld-Dienstnutzern oder eine Bedrohung für die 
geordnete Funktionsweise der Zahlungs- oder E-Geld-Dienstemärkte und für die 
Integrität dieser Märkte oder die Stabilität der Gesamtheit oder eines Teils dieser 
Märkte in der Union vorliegt. 
Zu diesen Kriterien und Faktoren gehören:  

a) die Komplexität eines Zahlungsdienstes oder -instruments oder eines E-
Geld-Dienstes oder -Instruments und die Beziehung zu der Art von 
Nutzern, insbesondere auch Verbrauchern, denen sie angeboten werden;  

b) der Risikogehalt eines Zahlungsdienstes oder -instruments oder eines E-
Geld-Dienstes oder -Instruments für die Verbraucher; 
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c) die mögliche Nutzung des Zahlungsdienstes oder -instruments oder des 
E-Geld-Dienstes oder -Instruments durch Betrüger;  

d) die Größenordnung oder der Grad der Nutzung des Zahlungsdienstes 
oder -instruments oder des E-Geld-Dienstes oder -Instruments;  

e) der Innovationsgehalt eines Zahlungsdienstes oder -instruments oder 
eines E-Geld-Dienstes oder -Instruments. 

TITEL IV 

DELEGIERTE RECHTSAKTE 

Artikel 105  

Delegierte Rechtsakte 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 106 zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Aktualisierung der in Artikel 60 Absatz 1 genannten Beträge zu ändern. 

Artikel 106  

Ausübung der Befugnisübertragung 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel 

festgelegten Bedingungen übertragen. 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 105 wird der Kommission auf unbestimmte 

Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung übertragen. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 105 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem 
Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 105 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
drei Monate verlängert. 
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TITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 107  

Günstigere Erstattungsansprüche und strengere Betrugsbekämpfungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten oder Zahlungsdienstleister können den Zahlungsdienstnutzern günstigere 
Erstattungsansprüche für autorisierte Überweisungen im Sinne der Artikel 57 und 59 einräumen und 
strengere Betrugsbekämpfungsmaßnahmen vorsehen, die über die in Artikel 83 Absatz 1 und Artikel 84 
festgelegten hinausgehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum [OP, bitte Datum einfügen = 
Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] die Vorschriften mit, die sie gemäß 
Absatz 1 erlassen haben. Sie teilen der Kommission jede spätere Änderung 
unverzüglich mit. 

Artikel 108  

Überprüfungsklausel 
(1) Die Kommission legt spätestens fünf Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser 

Verordnung dem Europäischen Parlament, dem Rat, der EZB und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Anwendung und die 
Auswirkungen dieser Verordnung und insbesondere über folgende Aspekte vor: 

a) die Angemessenheit und die Auswirkungen der Vorschriften für den Zugang zu 
Zahlungskontodaten sowie die Geschäftstätigkeit von 
Kontoinformationsdiensten und Zahlungsauslösediensten und insbesondere der 
Vorschriften über dedizierte Schnittstellen und der zugehörigen 
Ausnahmeregelungen gemäß den Artikeln 38 und 39 auf den Wettbewerb und 
die Nutzung von Open Banking; 

b) die Auswirkungen der Vorschriften nach Artikel 34, wonach keine 
vertraglichen Vereinbarungen bestehen müssen und der Zugang von 
Kontoinformationsdienstleistern und Zahlungsauslösedienstleistern zu 
Schnittstellen kostenfrei möglich sein muss; 

c) die Angemessenheit und die Auswirkungen der Vorschriften über Entgelte, insbesondere auch 
über Entgeltaufschläge, nach Artikel 28; 

d) die Angemessenheit und die Auswirkungen der Vorschriften über die 
Betrugsprävention und die Regressmöglichkeiten bei Betrug sowohl im Falle 
autorisierter als auch nicht autorisierter Zahlungsvorgänge; 

da) die Anzahl und die Beträge der verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen, die gemäß oder im Zusammenhang mit dieser 
Verordnung verhängt wurden, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten; 

db) die Qualität der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen nationalen 
Behörden und der EBA; 

dc) die Arten und Tendenzen betrügerischer Verhaltensweisen sowie 
Schätzungen und die Anteile des finanziellen Schadens, die auf dem Markt 
auf diese Verhaltensweisen entfallen, quantifiziert nach Mitgliedstaaten. 
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Gegebenenfalls fügt die Kommission diesem Bericht einen Gesetzgebungsvorschlag bei. 

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, Rat, der EZB und dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss bis zum [OP, bitte Datum einfügen: drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] einen Bericht über den Anwendungsbereich dieser Verordnung, insbesondere mit Blick auf 
Zahlungssysteme, Zahlverfahren und Anbieter von technischen Diensten vor. Gegebenenfalls fügt die 
Kommission diesem Bericht einen Gesetzgebungsvorschlag bei. 

Artikel 109  

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
Die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wird wie folgt geändert: 
(1) Artikel 1 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Behörde handelt im Rahmen der ihr durch diese Verordnung übertragenen 
Befugnisse und innerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2002/87/EG, der 
Richtlinie 2008/48/EG1, der Richtlinie 2009/110/EG, der Verordnung (EU) 
Nr. 575/20132, der Richtlinie 2013/36/EU3, der Richtlinie 2014/49/EU4, der Richtlinie 
2014/92/EU5, der Richtlinie (EU) [...] (PSD3), der Verordnung (EU) [...] (PSR) des 
Europäischen Parlaments und des Rates und, soweit diese Gesetzgebungsakte sich auf 
Kredit- und Finanzinstitute sowie die zuständigen Behörden, die diese beaufsichtigen, 
beziehen, der einschlägigen Teile der Richtlinie 2002/65/EG, einschließlich sämtlicher 
Richtlinien, Verordnungen und Beschlüsse, die auf der Grundlage dieser 
Gesetzgebungsakte angenommen wurden, sowie aller weiteren verbindlichen 
Rechtsakte der Union, die der Behörde Aufgaben übertragen.“ 

(2) Artikel 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Ziffer i erhält folgende Fassung: 
„zuständige Behörden oder Aufsichtsbehörden innerhalb des Anwendungsbereichs der 
in Artikel 1 Absatz 2 genannten sektoralen Rechtsakte, einschließlich der 
Europäischen Zentralbank in Bezug auf Angelegenheiten, die die ihr durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben betreffen;“ 

b) Die Ziffern iii, vi, vii und viii werden gestrichen. 

Artikel 110 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 2017/2394 

Im Anhang der Verordnung (EU) 2017/2394 wird folgende Nummer angefügt: 
„29. Verordnung (EU) xxxx des Europäischen Parlaments und des Rates vom xxxx 
über Zahlungsdienste im Binnenmarkt und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010.“ 

Artikel 111 

Entsprechungstabelle 
Bezugnahmen auf die Richtlinie (EU) 2015/2366 und die Richtlinie 2009/110/EG gelten als Bezugnahmen auf die 
Richtlinie (EU) (PSD3) oder die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in 
Anhang III der vorliegenden Verordnung zu lesen. 
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Artikel 112  

Inkrafttreten und Anwendung 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 
 
Sie gilt ab dem … [Amt für Veröffentlichungen, bitte Datum einfügen: 21 Monate nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 
 
Die Artikel 50 und 57 gelten jedoch ab dem [Amt für Veröffentlichungen, bitte Datum einfügen: 
27 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

 
Geschehen zu Brüssel am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Die Präsidentin Der Präsident // Die Präsidentin 
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ANHANG I 
ZAHLUNGSDIENSTE 

(im Sinne von Artikel 3 Nummer 3) 
 

(1) Dienste, die es ermöglichen, Bargeld auf ein Zahlungskonto einzuzahlen und/oder davon abzuheben. 
(2) Ausführung von Zahlungsvorgängen, einschließlich Geldtransfers von einem und auf ein Zahlungskonto, einschließlich 

wenn das Geld durch einen Kreditrahmen beim Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei einem anderen 
Zahlungsdienstleister gedeckt ist. 

(3) Ausgabe von Zahlungsinstrumenten. 

(4) Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen.  

(5) Finanztransfers. 

(6) Zahlungsauslösedienste. 

(7) Kontoinformationsdienste. 
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ANHANG II 
E-GELD-DIENSTE 

(im Sinne von Artikel 3 Nummer 52) 
 

Ausgabe von E-Geld, Führung von Zahlungskonten für E-Geld-Einheiten und Übertragung 
von E-Geld-Einheiten. 
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ANHANG III 
ENTSPRECHUNGSTABELLE 

 
RICHTLINIE 

(EU) 2015/2366 

RICHTLINIE 

2009/110/EG 

RICHTLINIE 

XXX (PSD3) 

VERORDNUNG 

XXX (PSR) 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1  Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe a Buchstabe a  Buchstabe a 

Buchstabe b Buchstabe b  - 

Buchstabe c Buchstabe c  Buchstabe b 

Buchstabe d   Buchstabe c 

Buchstabe e Buchstabe d  Buchstabe d 

Buchstabe f Buchstabe e  Buchstabe e 

 Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 

Absatz 1 

 

 Artikel 1 Absatz 3 Artikel 1 

Absatz 2 

 

Artikel 1 Absatz 2   Artikel 1 Absatz 1 

   Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 1   Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 3   Artikel 2 Absatz 2 

Buchstabe a   Buchstabe a 

Buchstabe b   Buchstabe b 

Buchstabe c   - 

Buchstabe d   Buchstabe c 

Buchstabe e   Buchstabe d 

   Buchstabe e 

Buchstabe f   - 

Buchstabe g   Buchstabe f 

Buchstabe h   Buchstabe g 

Buchstabe i   Buchstabe h 

Buchstabe j   Buchstabe i 

Buchstabe k Artikel 1 Absatz 4  Buchstabe j 

Buchstabe l Artikel 1 Absatz 5  Buchstabe k 
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Buchstabe m   Buchstabe l 

Buchstabe n   Buchstabe m 

Buchstabe o   - 

Artikel 2 Absatz 2   Artikel 2 Absatz 3 

Artikel 2 Absatz 3   Artikel 2 Absatz 4 

Artikel 2 Absatz 4   Artikel 2 Absatz 5 

Artikel 2 Absatz 5   Artikel 2 Absatz 6 

   Artikel 2 Absatz 7 

   Artikel 2 Absatz 8 

Artikel 4: Artikel 2: Artikel 2: Artikel 3: 

Nummern 1 bis 3  Nummern 1 bis 

3 

Nummern 1 bis 3 

Nummer 4  Nummer 4 Nummer 4 

Nummer 5  Nummer 5 Nummer 5 

Nummer 6  - - 

-  - Nummern 6 und 7 

  Nummer 6 Nummer 8 

Nummer 7  Nummer 7 Nummer 9 

  Nummer 8 Nummer 10 

Nummern 8 bis 13  Nummern 9 bis 

14 

Nummern 11 bis 16 

-  - Nummer 17 

Nummer 14  Nummer 15 Nummer 18 

Nummern 15 und 16  Nummern 17 

und 18 

Nummern 20 und 21 

Nummer 17  Nummer 16 Nummer 19 

Nummern 18 und 19  Nummern 19 

und 20 

Nummern 22 und 23 

Nummer 20  Nummer 21 Nummer 24 

Nummer 21  - Nummer 25 

Nummer 22  Nummer 22 Nummer 26 

Nummern 23 und 24  - Nummern 27 und 28 

-  - Nummer 29 

www.parlament.gv.at



 

 1061 

Nummer 25  Nummer 23 Nummer 30 

Nummern 26 bis 30  - Nummern 31 bis 35 

  Nummer 24 Nummer 36 

Nummer 31  - Nummer 37 

Nummer 32  Nummer 25 Nummer 38 

Nummern 33 bis 36  - Nummern 39 bis 42 

Nummer 37  Nummer 26 Nummer 43 

  Nummer 27  

Nummern 38 bis 40  Nummern 28 

bis 30 

Nummern 44 bis 46 

Nummern 41 und 42  - - 

Nummer 43  - Nummer 47 

Nummern 44 und 45  Nummern 31 

und 32 

Nummern 48 und 49 

Nummer 46  Nummer 33 - 

Nummer 47  -  

Nummer 48   - 

 Nummer 1 Nummer 39 Nummer 55 

 Nummer 2 Nummer 34  Nummer 50 

 Nummer 3 - - 

 Nummer 4 Nummer 35 - 

  Nummern 36 

bis 38 

Nummern 52 bis 54 

   Nummer 55 

  Artikel 3 

Absätze 1 und 2 

 

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 

Absatz 3 

 

 Artikel 3 Absatz 2 Artikel 9 

Absatz 5 

 

Artikel 5 Absatz 2  Artikel 3 

Absatz 4 

 

Artikel 5 Absatz 3  Artikel 36  
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Absatz 4 

Artikel 5 Absätze 4 und 5  -  

Artikel 5 Absatz 6  Artikel 3 

Absatz 4 

 

Artikel 5 Absatz 7  -  

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 3 Artikel 4 

Absatz 1 

 

 Artikel 3 Absatz 4 Artikel 20 

Absätze 1, 2 

und 3 

 

Artikel 6 Absatz 2  Artikel 4 

Absatz 2 

 

Artikel 6 Absatz 3  Artikel 4 

Absatz 3 

 

Artikel 6 Absatz 4  Artikel 4 

Absatz 4 

 

Artikel 7 Artikel 4 Artikel 5  

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 5 Absatz 1 Artikel 6 

Absatz 1 

 

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 5 Absatz 6 Artikel 6 

Absatz 2 

 

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 5 Absatz 7 Artikel 6 

Absatz 3 

 

Artikel 9 Absatz 1  Artikel 7 

Absatz 1, 

Artikel 7 

Absatz 2 

 

Artikel 9 Absatz 2  Artikel 7 

Absatz 3 

 

-  Artikel 7 

Absatz 4 

 

Artikel 9 Absatz 3  Artikel 7 

Absatz 5 
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  Artikel 8 

Absatz 1 

 

 Artikel 5 Absatz 2 Artikel 8 

Absatz 2, 

Artikel 8 

Absatz 4 

 

 Artikel 5 Absatz 3 Artikel 8 

Absatz 3 

 

 Artikel 5 Absatz 4 Artikel 8 

Absatz 5 

 

 Artikel 5 Absatz 5 Artikel 8 

Absatz 6 

 

Artikel 10 Absatz 1  Artikel 9 

Absatz 1 

 

Artikel 10 Absatz 2  Artikel 9 

Absatz 2 

 

 Artikel 7 Absatz 1 Artikel 9 

Absatz 3 

 

 Artikel 7 Absatz 2 Artikel 9 

Absatz 4 

 

 Artikel 7 Absatz 3   

 Artikel 7 Absatz 4   

Artikel 11 Absatz 1  Artikel 13 

Absatz 1 

 

Artikel 11 Absatz 2  Artikel 13 

Absatz 2 

 

Artikel 11 Absatz 3  Artikel 13 

Absatz 3 

 

Artikel 11 Absatz 4  Artikel 13 

Absatz 4 

 

Artikel 11 Absatz 5  Artikel 13 

Absatz 5 

 

Artikel 11 Absatz 6  Artikel 13  
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Absatz 6 

Artikel 11 Absatz 7  Artikel 13 

Absatz 7 

 

Artikel 11 Absatz 8  Artikel 13 

Absatz 8 

 

Artikel 11 Absatz 9  Artikel 13 

Absatz 9 

 

Artikel 12  Artikel 14  

Artikel 13 Absatz 1  Artikel 16 

Absatz 1 

 

Artikel 13 Absatz 2  Artikel 16 

Absatz 2 

 

Artikel 13 Absatz 3  Artikel 16 

Absatz 3 

 

Artikel 14 Absatz 1  Artikel 17 

Absatz 1 

 

Artikel 14 Absatz 2  Artikel 17 

Absatz 2 

 

Artikel 14 Absatz 3  Artikel 17 

Absatz 3 

 

Artikel 14 Absatz 4  Artikel 17 

Absatz 4 

 

Artikel 15 Absatz 1  Artikel 18 

Absatz 1 

 

Artikel 15 Absatz 2  Artikel 18 

Absatz 2 

 

Artikel 15 Absatz 3  Artikel 18 

Absatz 3 

 

Artikel 15 Absatz 4  Artikel 18 

Absatz 4 

 

Artikel 15 Absatz 5  Artikel 18 

Absatz 5 

 

  Artikel 18  
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Absatz 6 

Artikel 16  Artikel 15  

Artikel 17 Absatz 1  Artikel 11 

Absatz 1 

 

Artikel 17 Absatz 2  Artikel 11 

Absatz 2 

 

Artikel 17 Absatz 3  Artikel 11 

Absatz 3 

 

Artikel 17 Absatz 4  Artikel 11 

Absatz 4 

 

Artikel 18 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a 

Artikel 10 

Absatz 1 

 

Buchstabe a Buchstabe c Buchstabe a  

Buchstabe b  Buchstabe b  

Buchstabe c  Buchstabe c  

Artikel 18 Absatz 2 Artikel 6 Absatz 4 Artikel 10 

Absatz 2 

 

Artikel 18 Absatz 3 Artikel 6 Absatz 4 Artikel 10 

Absatz 3 

 

Artikel 18 Absatz 4 Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe b 

Artikel 10 

Absatz 4 

 

Artikel 18 Absatz 5 Artikel 6 Absatz 2; 

Artikel 6 Absatz 4 

Artikel 10 

Absatz 5 

 

 Artikel 6 Absatz 3 Artikel 10 

Absatz 6 

 

Artikel 18 Absatz 6  Artikel 10 

Absatz 7 

 

Artikel 19 Absatz 1  Artikel 19 

Absatz 1 

 

Artikel 19 Absatz 2  Artikel 19 

Absatz 2 

 

Artikel 19 Absatz 3  Artikel 19 

Absatz 3 
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Artikel 19 Absatz 4  Artikel 19 

Absatz 4 

 

Artikel 19 Absatz 5  Artikel 19 

Absatz 5 

 

Artikel 19 Absatz 6  Artikel 22 

Absatz 1 

 

Artikel 19 Absatz 7  Artikel 19 

Absatz 6, 

Artikel 21 

Absatz 2 

 

Artikel 19 Absatz 8  Artikel 19 

Absatz 7, 

Artikel 22 

Absatz 2 

 

Artikel 20 Absatz 1  Artikel 23 

Absatz 1 

 

Artikel 20 Absatz 2  Artikel 23 

Absatz 2 

 

Artikel 21  Artikel 12  

Artikel 22 Absatz 1  Artikel 24 

Absatz 1 

 

Artikel 22 Absatz 2  Artikel 24 

Absatz 2 

 

Artikel 22 Absatz 3  Artikel 24 

Absatz 3 

 

Artikel 22 Absatz 4  Artikel 24 

Absatz 4 

 

Artikel 22 Absatz 5  Artikel 24 

Absatz 5 

 

Artikel 23 Absatz 1  Artikel 25 

Absatz 1 

 

Buchstabe a  Buchstabe a  

Buchstabe b  Buchstabe b  
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Buchstabe c  Buchstabe c  

Buchstabe d  -  

  Artikel 25 

Absatz 2 

 

Artikel 23 Absatz 2  Artikel 25 

Absatz 3 

 

Artikel 23 Absatz 3  Artikel 25 

Absatz 4 

 

Artikel 24 Absatz 1  Artikel 26 

Absatz 1 

 

Artikel 24 Absatz 2  Artikel 26 

Absatz 2 

 

Artikel 24 Absatz 3  Artikel 26 

Absatz 3 

 

Artikel 25 Absatz 1  Artikel 27 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0299
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (COM(2023)0533 – C9-
0338/2023 – 2023/0323(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0533),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0338/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Januar 20241,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 31. Januar 
20242,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9-0156/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

                                               
1 ABl. C, C/2024/2101, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2101/oj
2 ABl. C, C/2024/1980, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1980/oj
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3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Viele Zahlungen im 
Geschäftsverkehr zwischen 
Wirtschaftsteilnehmern einerseits und 
zwischen Wirtschaftsteilnehmern und 
öffentlichen Stellen andererseits werden 
später als zum vertraglich vereinbarten 
oder in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festgelegten oder 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitpunkt 
getätigt. 

(2) Viele Zahlungen im 
Geschäftsverkehr zwischen 
Wirtschaftsteilnehmern einerseits und 
zwischen Wirtschaftsteilnehmern und 
öffentlichen Stellen andererseits werden 
später als zum vertraglich vereinbarten 
oder in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festgelegten oder 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitpunkt 
getätigt, obwohl die Waren geliefert oder 
die Dienstleistungen erbracht wurden. 

 

Abänderung  2 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Verspätete Zahlungen wirken sich 
unmittelbar auf die Liquidität und die 
Vorhersehbarkeit der Zahlungsströme aus, 
wodurch sich der Bedarf an Betriebskapital 
erhöht und der Zugang des 
Unternehmens zu externer Finanzierung 
beeinträchtigt wird. Dies beeinträchtigt 
die Wettbewerbsfähigkeit, verringert die 
Produktivität, führt zu Entlassungen, 
erhöht die Wahrscheinlichkeit von 
Insolvenzen und Konkursen und stellt ein 
entscheidendes Wachstumshemmnis dar. 
Die schädlichen Auswirkungen verspäteter 
Zahlungen erstrecken sich über die 
gesamte Lieferkette, da die 
Zahlungsverzögerungen häufig an die 
Lieferanten weitergegeben werden. Kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), die auf 
regelmäßige und vorhersehbare 

(3) Verspätete Zahlungen und über die 
gesetzlich festgelegten Zeiträume hinaus 
aufgeschobene Zahlungen wirken sich 
unmittelbar auf die Liquidität und die 
Vorhersehbarkeit der Zahlungsströme aus, 
wodurch sich der Bedarf an Betriebskapital 
erhöht und die Rentabilität beeinträchtigt 
wird, wenn der Gläubiger aufgrund der 
verspäteten Zahlung eine externe 
Finanzierung benötigt. Dies beeinträchtigt 
die Wettbewerbsfähigkeit, verringert die 
Produktivität, führt zu Entlassungen, 
erhöht die Wahrscheinlichkeit von 
Insolvenzen und Konkursen und stellt ein 
entscheidendes Wachstumshemmnis dar, 
zumal der tatsächliche Wert von Krediten 
inflationsbedingt im Laufe der Zeit 
abnimmt. Die schädlichen Auswirkungen 
verspäteter Zahlungen erstrecken sich 
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Geldströme angewiesen sind, sind von 
diesen negativen Folgen stark betroffen. 
Zahlungsverzug stellt somit ein Problem 
für die Wirtschaft der Union dar, da er 
negative wirtschaftliche und soziale Folgen 
hat. 

über die gesamte Lieferkette, da die 
Zahlungsverzögerungen häufig an die 
Lieferanten weitergegeben werden. Kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) und 
insbesondere Kleinstunternehmen, die auf 
regelmäßige und vorhersehbare 
Geldströme angewiesen sind, sind von 
diesen negativen Folgen stark betroffen. 
Zahlungsverzug stellt somit ein Problem 
für die Wirtschaft der Union dar, da er 
negative wirtschaftliche und soziale Folgen 
hat. Das Risiko solcher 
Beeinträchtigungen steigt in Zeiten eines 
Wirtschaftsabschwungs, wenn der 
Zugang zu Finanzmitteln noch schwieriger 
ist, erheblich. 

 

Abänderung  3 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) In der Richtlinie 2011/7/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates40 
werden Regeln zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
festgelegt. Im Jahr 2019 hat das 
Europäische Parlament mehrere Mängel 
dieser Richtlinie festgestellt. In der KMU-
Strategie für ein nachhaltiges und digitales 
Europa41 wird gefordert, ein Umfeld ohne 
Zahlungsverzug für KMU zu schaffen und 
die Durchsetzung der Richtlinie 2011/7/EU 
zu verbessern. Im Jahr 2021 wies die 
Plattform „Fit for Future“ in ihrer 
Stellungnahme auf entscheidende 
Probleme bei der Durchführung dieser 
Richtlinie hin. Die wichtigsten bei diesen 
Initiativen festgestellten Mängel beziehen 
sich auf folgende Punkte: die unklaren 
Bestimmungen des Begriffs „grob 
nachteilig“ in Bezug auf die 
Zahlungsfristen im Geschäftsverkehr 
(B2B), die unlauteren Zahlungspraktiken 
und die Fristen für die Abnahme- und 

(6) In der Richtlinie 2011/7/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates40 
werden Regeln zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
festgelegt. Im Jahr 2019 hat das 
Europäische Parlament mehrere Mängel 
dieser Richtlinie festgestellt. In der KMU-
Strategie für ein nachhaltiges und digitales 
Europa41 wird gefordert, ein Umfeld ohne 
Zahlungsverzug für KMU zu schaffen und 
die Durchsetzung der Richtlinie 2011/7/EU 
zu verbessern. Im Jahr 2021 wies die 
Plattform „Fit for Future“ in ihrer 
Stellungnahme auf entscheidende 
Probleme bei der Durchführung dieser 
Richtlinie hin. Die wichtigsten bei diesen 
Initiativen festgestellten Mängel beziehen 
sich auf folgende Punkte: die unklaren 
Bestimmungen des Begriffs „grob 
nachteilig“ in Bezug auf die 
Zahlungsfristen im Geschäftsverkehr 
(B2B), die unlauteren Zahlungspraktiken 
und die Fristen für die Abnahme- und 
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Überprüfungsverfahren, die pauschalen 
Entschädigungen, die Asymmetrie der 
Regeln für die Zahlungsbedingungen 
zwischen G2B- und B2B-
Geschäftsvorgängen, das Fehlen einer 
maximalen Zahlungsfrist für den 
Geschäftsverkehr bei B2B-
Geschäftsvorgängen, die fehlende 
Überwachung der Einhaltung und 
Durchsetzung, das Fehlen von 
Instrumenten zur Bekämpfung der 
Informationsasymmetrien sowie von 
Instrumenten für Gläubiger, um gegen ihre 
Schuldner vorzugehen, und das Fehlen von 
Synergien mit dem Rahmen für das 
öffentliche Auftragswesen. 

Überprüfungsverfahren, die pauschalen 
Entschädigungen, die Asymmetrie der 
Regeln für die Zahlungsbedingungen 
zwischen G2B- und B2B-
Geschäftsvorgängen, die Asymmetrien in 
der Verhandlungsmacht zwischen großen 
und mächtigeren Schuldnern und kleinen 
Gläubigern, das Fehlen einer maximalen 
Zahlungsfrist für den Geschäftsverkehr bei 
B2B-Geschäftsvorgängen, die fehlende 
Überwachung der Einhaltung und 
Durchsetzung, das Fehlen von 
Instrumenten zur Bekämpfung der 
Informationsasymmetrien sowie von 
Instrumenten für Gläubiger, um gegen ihre 
Schuldner vorzugehen, und das Fehlen von 
Synergieeffekten mit dem Rahmen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge. 

__________________ __________________ 
40 Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug 
im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 
23.2.2011, S. 1). 

40 Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug 
im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 
23.2.2011, S. 1). 

41 COM(2020) 103 final. 41 COM(2020) 103 final. 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 9a. Die kulturelle Vielfalt ist in 
Artikel 167 AEUV verankert und muss 
geschützt werden, und die Branchen der 
Kulturwirtschaft weisen besondere 
Merkmale auf, insbesondere einen 
langsamen Warenumschlag im 
Buchhandel. 

 
 

Abänderung  4 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Geschäftsvorgänge mit 
Verbrauchern, Schadenersatzzahlungen, 
einschließlich Zahlungen von 
Versicherungsgesellschaften, und 
Zahlungsverpflichtungen, die im Rahmen 
oder im Zusammenhang mit einem 
Insolvenzverfahren oder einem 
Restrukturierungsverfahren, einschließlich 
präventiver Restrukturierungsverfahren 
gemäß der Richtlinie (EU) 2019/102342 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, 
aufgehoben, verschoben oder erlassen 
werden können, sollten vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden. 

(10) Geschäftsvorgänge mit 
Verbrauchern, Schadenersatzzahlungen 
und Zahlungsverpflichtungen, die im 
Rahmen oder im Zusammenhang mit 
einem Insolvenzverfahren oder einem 
Restrukturierungsverfahren, einschließlich 
präventiver Restrukturierungsverfahren 
gemäß der Richtlinie (EU) 2019/102342 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, 
aufgehoben, verschoben oder erlassen 
werden können, sollten vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden. Zahlungen, die 
aufgrund von Verpflichtungen aus 
Versicherungsverträgen geleistet werden, 
sollten jedoch unter diese Verordnung 
fallen. Insbesondere Zahlungen, die im 
Zusammenhang mit Geschäftsvorgängen 
zwischen Versicherungsgesellschaften 
und Unternehmen im Austausch für die 
Lieferung von Waren oder die Erbringung 
von Dienstleistungen gegen Entgelt 
erfolgen, auch als Zahlungen an andere 
Dritte, sollten unter diese Verordnung 
fallen. 

__________________ __________________ 
42 Richtlinie (EU) 2019/1023 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über präventive 
Restrukturierungsrahmen, über 
Entschuldung und über Tätigkeitsverbote 
sowie über Maßnahmen zur Steigerung 
der Effizienz von Restrukturierungs-, 
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren 
und zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2017/1132 (ABl. L 172 vom 26.6.2019, 
S. 18). 

42 Richtlinie (EU) 2019/1023 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über präventive 
Restrukturierungsrahmen, über 
Entschuldung und über Tätigkeitsverbote 
sowie über Maßnahmen zur Steigerung 
der Effizienz von Restrukturierungs-, 
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren 
und zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2017/1132 (ABl. L 172 vom 26.6.2019, 
S. 18). 

 

Abänderung  5 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Zahlungsverzug stellt einen 
Vertragsbruch dar, der für die Schuldner 
durch niedrige oder nicht vorhandene 
Verzugszinsen oder langsame 
Beitreibungsverfahren finanzielle Vorteile 
bringt. Ein durchgreifender Wandel hin zu 
einer Kultur der unverzüglichen Zahlung, 
in der auch der Ausschluss des Rechts zur 
Verzinsung von verspäteten Zahlungen 
nichtig ist, ist erforderlich, um diese 
Entwicklung umzukehren und von der 
Überschreitung der Zahlungsfristen 
abzuschrecken. Folglich sollten die 
vertraglichen Zahlungsfristen sowohl bei 
B2B-Geschäftsvorgängen als auch bei G2B-
Geschäftsvorgängen, bei denen die 
öffentliche Stelle der Schuldner ist, auf 
30 Kalendertage begrenzt werden. 

(11) Zahlungsverzug stellt einen 
Vertragsbruch dar, der für die Schuldner 
durch niedrige oder nicht vorhandene 
Verzugszinsen oder langsame 
Beitreibungsverfahren finanzielle Vorteile 
bringt. Ein durchgreifender Wandel, bei 
dem umgehende Zahlungen fest im 
Denken und Handeln verankert werden, 
wobei auch der Ausschluss des Rechts zur 
Verzinsung von verspäteten Zahlungen 
nichtig ist, ist erforderlich, um diese 
Entwicklung umzukehren und von der 
Überschreitung der Zahlungsfristen 
abzuschrecken. Folglich sollten die 
vertraglichen Zahlungsfristen sowohl bei 
B2B-Geschäftsvorgängen als auch bei G2B-
Geschäftsvorgängen, bei denen die 
öffentliche Stelle der Schuldner ist, auf 
30 Kalendertage begrenzt werden. Diese 
Änderung ist auch erforderlich, um den 
sogenannten Angstfaktor zu mindern, der 
bei Kleinst- und Kleinunternehmen zum 
Tragen kommt, wenn sie Forderungen 
gegenüber größeren Unternehmen 
haben, und durch den diese Gläubiger oft 
dazu bewegt werden, im Gegenzug für 
zugesagte künftige Aufträge längere 
Zahlungsfristen zu akzeptieren. 
Gleichzeitig sollte den Unternehmen mehr 
Flexibilität eingeräumt werden, damit sie 
sich die Vertragsfreiheit zunutze machen 
und eine längere Zahlungsfrist von bis zu 
60 Kalendertagen aushandeln können. 
Eine solche verlängerte Zahlungsfrist 
sollte möglich sein, wenn sie für den 
Gläubiger und den Schuldner von 
beiderseitigem Nutzen ist. Zur Verkürzung 
der Zahlungsfrist kann auch eine 
elektronische Rechnungsstellung hilfreich 
sein, da dadurch die Gläubiger im 
Zweifels- oder Streitfall dabei unterstützt 
würden, das Datum des 
Rechnungseingangs zu belegen. 
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Abänderung  6 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Vor diesem Hintergrund muss zur 
Kenntnis genommen werden, dass es im 
Einzelhandel bestimmte Geschäftsmodelle 
und eine branchenspezifische Praxis gibt, 
die auf etwas längere Zahlungsfristen 
abzielt. Da diese Praxis auf einen 
geringen Warenumschlag und die 
Saisonabhängigkeit bestimmter 
Produktkategorien sowie auf den 
spezifischen Geschäftszyklus bei einigen 
kulturellen Gütern mit langsamem 
Warenumschlag wie Spielzeug, Schmuck, 
Sportgeräten oder Bücher 
zurückzuführen sind und für Gläubiger 
und Schuldner gleichermaßen vorteilhaft 
sind, ist es wünschenswert, diesbezüglich 
eine gewisse Flexibilität einzuräumen, 
damit sich die Vertragsparteien eine 
Zahlungsfrist von bis zu 
120 Kalendertagen zunutze machen 
können. 

 

Abänderung  7 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren zur Feststellung 
der Übereinstimmung der gelieferten 
Waren oder erbrachten Dienstleistungen 
mit den Anforderungen des Vertrags sowie 
die Überprüfung der Richtigkeit und 
Konformität der Rechnung werden häufig 
genutzt, um die Zahlungsfrist absichtlich 
zu verlängern. Ihre Aufnahme in den 
Vertrag sollte daher objektiv durch die 
besondere Natur des betreffenden 
Vertrags oder durch einige seiner 

(12) Die Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren zur Feststellung 
der Übereinstimmung der gelieferten 
Waren oder erbrachten Dienstleistungen 
mit den Anforderungen des Vertrags sowie 
die Überprüfung der Richtigkeit und 
Konformität der Rechnung sind bei vielen 
Geschäftsvorgängen sehr nützliche 
Instrumente, die insbesondere dem 
Schutz der Interessen des Verkäufers und 
der Vermeidung unnötiger 
Rechtsstreitigkeiten zwischen den 
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Merkmale gerechtfertigt sein43. Es sollte 
daher möglich sein, ein solches 
Überprüfungs- oder Abnahmeverfahren in 
einem Vertrag nur dann vorzusehen, wenn 
dies aufgrund der besonderen 
Beschaffenheit der Waren oder 
Dienstleistungen im nationalen Recht 
vorgesehen ist. Um zu vermeiden, dass 
das Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren zur Verlängerung 
der Zahlungsfrist genutzt wird, sollte der 
Vertrag die Einzelheiten eines solchen 
Verfahrens, einschließlich seiner Dauer, 
klar beschreiben. Aus demselben Grund 
sollte der Schuldner das Überprüfungs- 
oder Abnahmeverfahren unverzüglich 
einleiten, sobald er die Waren und/oder 
Dienstleistungen vom Gläubiger erhalten 
hat, die Gegenstand des 
Geschäftsvorgangs sind, unabhängig 
davon, ob der Gläubiger eine Rechnung 
oder eine gleichwertige 
Zahlungsaufforderung ausgestellt hat. Um 
die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung nicht zu gefährden, ist es 
angebracht, eine Höchstdauer für ein 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahren 
festzulegen. 

Parteien dienen. Mit dieser Verordnung 
soll der Rückgriff auf diese Instrumente 
nicht eingeschränkt werden. Dennoch 
wird mit derlei Verfahren die Zahlungsfrist 
absichtlich verlängert. Im Zusammenhang 
mit der Festlegung der Zahlungsfrist sollte 
die Aufnahme dieser Verfahren in den 
Vertrag daher objektiv durch die 
besondere Natur des betreffenden 
Vertrags oder durch einige seiner 
Merkmale gerechtfertigt sein43. Es sollte 
daher möglich sein, ein solches 
Überprüfungs- oder Abnahmeverfahren in 
einem Vertrag nur dann vorzusehen, wenn 
dies aufgrund der besonderen 
Beschaffenheit der Waren oder 
Dienstleistungen im nationalen Recht 
vorgesehen ist. Damit die Zahlungsfrist 
nicht unter Rückgriff auf das Abnahme- 
oder Überprüfungsverfahren verlängert 
wird, sollten im Vertrag die Einzelheiten 
eines solchen Verfahrens, einschließlich 
seiner Dauer, klar beschrieben werden. 
Aus demselben Grund sollte der Schuldner 
das Überprüfungs- oder 
Abnahmeverfahren sofort einleiten, 
sobald er die Waren und/oder 
Dienstleistungen vom Gläubiger erhalten 
hat, die Gegenstand des 
Geschäftsvorgangs sind, unabhängig 
davon, ob der Gläubiger eine Rechnung 
oder eine gleichwertige 
Zahlungsaufforderung ausgestellt hat. Um 
die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung nicht zu gefährden, ist es 
angebracht, im Zusammenhang mit der 
Festlegung der Zahlungsfrist eine 
Höchstdauer für ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren festzulegen. 

__________________ __________________ 
43 Urteil des Gerichtshofs vom 20. Oktober 
2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, 
ECLI:EU:C:2022:806, Rn. 53. 

43 Urteil des Gerichtshofs vom 20. Oktober 
2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, 
ECLI:EU:C:2022:806, Rn. 53. 

 

Abänderung  8 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Eine gerechte Entschädigung der 
Gläubiger für die aufgrund eines 
Zahlungsverzugs des Schuldners 
entstandenen Beitreibungskosten ist 
erforderlich, um von der Überschreitung 
der Zahlungsfristen abzuschrecken. Diese 
Kosten sollten die Erstattung von 
Verwaltungskosten und die Entschädigung 
für interne Kosten, die durch den 
Zahlungsverzug entstanden sind, umfassen 
und sollten mit Verzugszinsen für jeden 
einzelnen Geschäftsvorgang, der verspätet 
bezahlt wurde, kumuliert werden, wie 
vom Gerichtshof festgelegt48. Der 
festgelegte Mindestbetrag für die 
Entschädigung für die Beitreibungskosten 
sollte unbeschadet nationaler 
Bestimmungen, nach denen ein nationales 
Gericht dem Gläubiger eine Entschädigung 
für einen durch den Zahlungsverzug eines 
Schuldners entstandenen zusätzlichen 
Schaden zusprechen kann, festgelegt 
werden. 

(18) Eine gerechte Entschädigung der 
Gläubiger für die aufgrund eines 
Zahlungsverzugs des Schuldners 
entstandenen Beitreibungskosten ist 
erforderlich, um von der Überschreitung 
der Zahlungsfristen abzuschrecken. Diese 
Kosten sollten die Erstattung von 
Verwaltungskosten und die Entschädigung 
für interne Kosten, die durch den 
Zahlungsverzug entstanden sind, umfassen 
und sollten an den Wert der jeweiligen 
Rechnung angepasst sowie mit 
Verzugszinsen für jeden einzelnen 
Geschäftsvorgang, der verspätet bezahlt 
wurde, kumuliert werden, wie vom 
Gerichtshof festgelegt48. Der festgelegte 
Mindestbetrag für die Entschädigung für 
die Beitreibungskosten sollte unbeschadet 
nationaler Bestimmungen, nach denen ein 
nationales Gericht dem Gläubiger eine 
Entschädigung für einen durch den 
Zahlungsverzug eines Schuldners 
entstandenen zusätzlichen Schaden 
zusprechen kann, festgelegt werden. 

__________________ __________________ 
48 Urteil des Gerichtshofs vom 20. Oktober 
2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, 
ECLI:EU:C:2022:806. 

48 Urteil des Gerichtshofs vom 20. Oktober 
2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, 
ECLI:EU:C:2022:806. 

 

Abänderung  9 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Mit dieser Verordnung werden die 
Vertragsfreiheit und die Umsetzung von 
Artikel 16 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union in Bezug auf die 
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unternehmerische Freiheit gewahrt. Zu 
diesem Zweck bleibt es nach dieser 
Verordnung den Vertragsparteien 
überlassen, die vertraglichen 
Beziehungen sowie die Art und die 
Modalitäten des Vertrags festzulegen. Die 
Auswahl aus verschiedenen 
Vertragsarten, einschließlich 
Kommissionsverträgen, bei denen die 
Rechnung zu einem vereinbarten 
Zeitpunkt nach der Lieferung der Waren 
ausgestellt wird, wird in keiner Weise 
eingeschränkt. Bei Kommissionsverträgen 
oder ähnlichen Vertragsarten sollten die 
in dieser Verordnung festgelegten Fristen 
ab Rechnungseingang laufen. Da der 
Schwerpunkt dieser Verordnung auf der 
Zahlungsfrist nach Ausstellung der 
Rechnung liegt und damit zur 
Verbesserung der gesamten 
Zahlungskultur beigetragen und lediglich 
sichergestellt wird, dass in 
Vereinbarungen über die Zahlungsfrist 
nicht missbräuchlich zum Nachteil des 
Gläubigers auf die Vertragsfreiheit 
zurückgegriffen wird, sollten die Parteien 
sich die Vertragsfreiheit zunutze machen 
und die von ihnen bevorzugte Art der 
Vereinbarung treffen können. 

 

Abänderung  10 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Ein Missbrauch der Vertragsfreiheit 
zum Nachteil des Gläubigers sollte 
vermieden werden. Folglich sollte eine 
Vertragsklausel oder eine Praktik, die sich 
auf das Datum oder die Zahlungsfrist, die 
Zahlung oder den Verzugszinssatz, die 
Entschädigung für Beitreibungskosten, die 
Verlängerung des Überprüfungs- oder 
Abnahmeverfahrens oder die absichtliche 
Verzögerung oder Verhinderung der 

(21) Ein missbräuchlicher Rückgriff auf 
die Vertragsfreiheit zum Nachteil des 
Gläubigers sollte verhindert werden. 
Folglich sollte eine Vertragsklausel oder 
eine Praktik, die mit dem Datum oder der 
Zahlungsfrist, der Zahlung oder dem 
Verzugszinssatz, der Entschädigung für 
Beitreibungskosten, der Verlängerung des 
Überprüfungs- oder Abnahmeverfahrens 
oder der Verhinderung der Übermittlung 

www.parlament.gv.at



 

 1094 

Übermittlung der Rechnung bezieht, 
nichtig sein, wenn sie nicht mit dieser 
Verordnung übereinstimmt. 

der Rechnung zusammenhängt, nichtig 
und in jedem Fall untersagt sein, wenn sie 
nicht mit dieser Verordnung 
übereinstimmt. Ebenso sollten bestimmte 
Praktiken, die zu einem missbräuchlichen 
Rückgriff auf die Vertragsfreiheit zum 
Nachteil des Gläubigers führen, untersagt 
werden. Der Schuldner sollte die 
Abtretung von Krediten an Dritte oder 
den Rückgriff des Gläubigers auf einen 
gerichtlichen Zahlungsbefehl weder 
verhindern noch einschränken dürfen. 

 

Abänderung  11 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Um Anstrengungen zur 
Vermeidung des Missbrauchs der 
Vertragsfreiheit zum Nachteil der 
Gläubiger zu verstärken, sollten die 
Organisationen, die offiziell als Vertreter 
von Gläubigern anerkannt sind, und 
Organisationen, die ein berechtigtes 
Interesse daran haben, Unternehmen zu 
vertreten, die nationalen Gerichte oder die 
Verwaltungsbehörden anrufen können, 
um Zahlungsverzug zu verhindern. 

(22) Um Anstrengungen zur 
Verhinderung des missbräuchlichen 
Rückgriffs auf die Vertragsfreiheit zum 
Nachteil der Gläubiger zu verstärken, 
sollten Organisationen, die offiziell als 
Vertreter von Gläubigern anerkannt sind, 
und Organisationen, die ein berechtigtes 
Interesse daran haben, Unternehmen zu 
vertreten, die nationalen Gerichte oder die 
Verwaltungsbehörden anrufen können, 
um Zahlungsverzug zu verhindern und 
unzulässige Vertragsklauseln und -
praktiken für null und nichtig erklären zu 
lassen. 

 

Abänderung  12 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die vollständige Bezahlung des 
fälligen Betrages zu gewährleisten, ist es 
wichtig, dass der Verkäufer bis zur 
vollständigen Bezahlung das Eigentum an 

(23) Um die vollständige Bezahlung des 
fälligen Betrages zu gewährleisten, ist es 
wichtig, dass der Verkäufer bis zur 
vollständigen Bezahlung das Eigentum an 
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der Ware behält, wenn zwischen Käufer 
und Verkäufer vor der Lieferung der Ware 
ausdrücklich ein Eigentumsvorbehalt 
vereinbart worden ist. 

der Ware behält, wenn zwischen Käufer 
und Verkäufer vor der Lieferung der Ware 
ausdrücklich ein Eigentumsvorbehalt 
vereinbart worden ist. Um den 
Besonderheiten bestimmter Waren mit 
dem Merkmal eines langsamen 
Warenumschlags Rechnung zu tragen, 
können die Verkäufer auch vom 
Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen, 
um ihren Käufern z. B. bei 
Kommissionsverkäufen in einer mit dieser 
Verordnung vereinbaren Weise einen 
erweiterten Kredit zu gewähren. 

 

Abänderung  13 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Um die ordnungsgemäße 
Anwendung dieser Verordnung zu 
gewährleisten, ist es wichtig, für 
Transparenz hinsichtlich der in dieser 
Verordnung festgelegten Rechte und 
Pflichten zu sorgen. Um sicherzustellen, 
dass die richtigen Zinssätze angewandt 
werden, ist es wichtig, dass sie von den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
veröffentlicht werden. 

(24) Um die ordnungsgemäße 
Durchsetzung dieser Verordnung 
sicherzustellen, ist es wichtig, für 
Transparenz hinsichtlich der in dieser 
Verordnung festgelegten Rechte und 
Pflichten zu sorgen. Damit die richtigen 
Zinssätze angewandt werden, ist es 
wichtig, dass sie von den Mitgliedstaaten 
und der Kommission veröffentlicht 
werden. Um zur Verwirklichung des Ziels 
dieser Verordnung beizutragen, sollten 
die Mitgliedstaaten die Rechtsbehelfe 
gegen Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr in Publikationen und 
mit Kampagnen stärker bekannt machen 
und die Verbreitung bewährter Verfahren 
fördern. 

 

Abänderung  14 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Die Sanktionen für Zahlungsverzug (25) Die Sanktionen für Zahlungsverzug 
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können jedoch nur abschreckend wirken, 
wenn sie mit Beitreibungsverfahren 
gekoppelt sind, die für den Gläubiger 
schnell und wirksam sind. Daher sollten 
allen in der Union niedergelassenen 
Gläubigern zügige Beitreibungsverfahren 
für unbestrittene Forderungen zur 
Verfügung stehen. 

können jedoch nur abschreckend wirken, 
wenn sie mit Beitreibungsverfahren 
gekoppelt sind, die für den Gläubiger 
schnell und wirksam sind. Daher sollten 
allen in der Union niedergelassenen 
Gläubigern zügige Beitreibungsverfahren 
für unbestrittene Forderungen im 
Einklang mit dem in Artikel 18 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union („AEUV“) 
festgelegten Grundsatz der 
unterschiedslosen Behandlung zur 
Verfügung stehen. 

 

Abänderung  15 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu erleichtern und 
sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten 
für ihre Durchsetzung zuständige 
öffentliche Stellen benennen, die ihre 
Aufgaben und Aufgaben objektiv und fair 
wahrnehmen und die Gleichbehandlung 
von privaten Unternehmen und 
öffentlichen Stellen gewährleisten. Diese 
Durchsetzungsbehörden sollten auf eigene 
Initiative Untersuchungen durchführen, 
auf Beschwerden reagieren und unter 
anderem befugt sein, Sanktionen zu 
verhängen und ihre Entscheidungen 
regelmäßig zu veröffentlichen. Darüber 
hinaus sollten die Mitgliedstaaten im 
Interesse einer wirksameren Durchsetzung 
der Vorschriften digitale Werkzeuge 
einsetzen, soweit dies möglich ist. 

(26) Um die Einhaltung dieser 
Verordnung zu erleichtern und 
sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten 
für ihre Durchsetzung zuständige 
unabhängige öffentliche Stellen 
benennen, die ihre Pflichten und Aufgaben 
objektiv und fair wahrnehmen und die 
Gleichbehandlung von privaten 
Unternehmen und öffentlichen Stellen 
gewährleisten. Diese 
Durchsetzungsbehörden sollten auf eigene 
Initiative Untersuchungen durchführen, 
auf Beschwerden reagieren, auch auf 
anonyme Beschwerden oder Meldungen, 
und unter anderem befugt sein, 
Sanktionen zu verhängen und ihre 
Entscheidungen regelmäßig zu 
veröffentlichen. Zur Erleichterung dieses 
Verfahrens sollten die Mitgliedstaaten 
darüber hinaus im Interesse einer 
wirksameren Durchsetzung der 
Vorschriften digitale Werkzeuge einsetzen. 
Die Kommission sollte bewerten, wie die 
Durchsetzungsbehörden alle ihnen im 
Rahmen dieser Verordnung übertragenen 
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Aufgaben wahrnehmen. 

 

Abänderung  16 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um einfache und zugängliche 
Rechtsmittel zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten die freiwillige Nutzung 
wirksamer und unabhängiger alternativer 
Streitbeilegungsmechanismen zur 
Beilegung von Zahlungsstreitigkeiten im 
Geschäftsverkehr fördern. 

(27) Damit Rechtsmittel einfach und 
zugänglich sind, sollten die 
Mitgliedstaaten die freiwillige Nutzung 
wirksamer und unabhängiger alternativer 
Streitbeilegungsmechanismen zur 
Beilegung von Zahlungsstreitigkeiten im 
Geschäftsverkehr fördern. Die 
Mitgliedstaaten könnten ihre jeweiligen 
Industrie- und Handelskammern als für 
die alternative Streitbeilegung zuständige 
Stellen benennen, sofern sie ihre 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von 
den Parteien nachweisen können. Da die 
Parteien möglicherweise Verhandlungen 
aufnehmen, um eine gütliche Einigung 
über strittige Geldforderungen zu 
erzielen, können solche Einigungen die 
Anpassung von Zins- und 
Entschädigungsansprüchen umfassen, 
sofern sie mit den Grundsätzen der 
Fairness im Einklang stehen und der 
Gläubiger nicht unangemessen 
benachteiligt wird. 

 

Abänderung  17 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Da Transparenz und 
Rechenschaftspflicht im Geschäftsverkehr 
verbessert werden müssen und eine 
verantwortungsvolle Finanzverwaltung 
und eine faire Geschäftspraxis gefördert 
werden sollen, ist es zwingend 
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notwendig, spezifische 
Berichterstattungspflichten für öffentliche 
Auftraggeber im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 
2014/24/EU einzuführen. Öffentliche 
Auftraggeber sollten jährlich über ihre 
Zahlungspraxis Bericht erstatten, wobei 
ausführlich auf die Pünktlichkeit ihrer 
Zahlungen einzugehen ist. Um bei der 
Zahlungspraxis für mehr Transparenz zu 
sorgen und Bereiche mit 
Verbesserungsbedarf zu ermitteln, ist bei 
der Berichterstattung ein strukturierter 
Ansatz erforderlich. Die 
Berichterstattungspflicht sollte die 
Offenlegung der Beträge in Euro 
umfassen, die innerhalb verschiedener 
Zeiträume nach Ablauf der in dieser 
Verordnung festgelegten Zahlungsfrist 
gezahlt wurden. Bei dieser ausführlichen 
Berichterstattung sollten die Zahlungen in 
Kategorien eingeteilt werden, d. h. in 
Zahlungen, die nach 1 bis 30 Tagen, nach 
31 bis 60 Tagen, nach 61 bis 90 Tagen 
oder nach mehr als 90 Tagen nach der 
vereinbarten Zahlungsfrist getätigt 
wurden, und auch die durchschnittliche 
Dauer der Rechnungsbegleichung sollte 
Teil der Berichterstattung sein. Damit 
anhand der Angaben nicht nur die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften 
überwacht wird, sondern die Angaben 
auch als Instrument der öffentlichen 
Kontrolle und der Förderung bewährter 
Verfahren bei der Zahlungsdisziplin 
dienen, sollten die Berichte öffentlich 
zugänglich gemacht und der zuständigen 
Durchsetzungsbehörde des Mitgliedstaats 
in elektronischem Format übermittelt 
werden. 

 

Abänderung  18 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Rechnungen erzeugen 
Zahlungsaufforderungen und sind wichtige 
Dokumente in der Kette der 
Geschäftsvorgänge für die Lieferung von 
Waren und die Erbringung von 
Dienstleistungen, unter anderem zur 
Festlegung der Zahlungsfrist. Es ist wichtig, 
Systeme zu fördern, die Rechtssicherheit 
hinsichtlich des genauen Datums des 
Eingangs von Rechnungen bei den 
Schuldnern schaffen, auch im Bereich der 
elektronischen Rechnungsstellung, in dem 
der Eingang von Rechnungen elektronisch 
nachgewiesen werden könnte und der 
teilweise durch die Bestimmungen über 
die Rechnungsstellung, die in der Richtlinie 
2006/112/EG49 des Rates und der 
Richtlinie 2014/55/EU50 des Europäischen 
Parlaments und des Rates enthalten sind, 
geregelt wird. 

(28) Auf der Grundlage von 
Rechnungen entstehen 
Zahlungsaufforderungen, und Rechnungen 
sind wichtige Dokumente in der Kette der 
Geschäftsvorgänge für die Lieferung von 
Waren und die Erbringung von 
Dienstleistungen, unter anderem zur 
Festlegung der Zahlungsfrist. Es ist wichtig, 
Systeme zu fördern, mit denen 
Rechtssicherheit hinsichtlich des genauen 
Datums des Eingangs von Rechnungen bei 
den Schuldnern geschaffen wird, auch im 
Bereich der elektronischen 
Rechnungsstellung, in dem der Eingang 
von Rechnungen elektronisch 
nachgewiesen werden und der auch zur 
besseren Einhaltung der 
Mehrwertsteuerpflicht beitragen könnte 
und der teilweise durch die Bestimmungen 
über die Rechnungsstellung, die in der 
Richtlinie 2006/112/EG49 des Rates und 
der Richtlinie 2014/55/EU50 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
enthalten sind, geregelt ist. 

__________________ __________________ 
49 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 
11.12.2006, S. 1). 

49 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 
11.12.2006, S. 1). 

50 Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über die elektronische 
Rechnungsstellung bei öffentlichen 
Aufträgen (ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 1). 

50 Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über die elektronische 
Rechnungsstellung bei öffentlichen 
Aufträgen (ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 1). 

 

Abänderung  19 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (28a) Durch die schrittweise erfolgende 
Einführung einer verpflichtenden 
elektronischen Rechnungsstellung kann 
die Zahlungsdauer verringert, die 
Zahlungskontrolle verbessert und der 
digitale Wandel bei KMU gefördert 
werden. Zur Unterstützung von KMU 
sollten die nationalen Behörden eine 
angemessene Infrastruktur und 
angemessene Unterstützung 
sicherstellen. 

 

Abänderung  20 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Ein wirksamer Zugang von 
Unternehmen, insbesondere von KMU, zu 
Schulungen in den Bereichen 
Kreditmanagement und Finanzwissen kann 
sich erheblich auf die Verringerung von 
Zahlungsverzögerungen, die 
Aufrechterhaltung eines optimalen 
Cashflows, die Verringerung des 
Ausfallrisikos und die Steigerung des 
Wachstumspotenzials auswirken. Dennoch 
fehlt den KMU oft die Kapazität, in solche 
Schulungen zu investieren, und es gibt 
derzeit nur sehr wenige Schulungen und 
Schulungsmaterialien, die sich auf die 
Verbesserung der Kenntnisse der KMU im 
Bereich Kreditmanagement und 
Rechnungsverwaltung konzentrieren. 
Daher sollte vorgesehen werden, dass die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass 
Schulungen in den Bereichen 
Kreditmanagement und Finanzwissen für 
KMU verfügbar und zugänglich sind, auch 
in Bezug auf die Nutzung digitaler 
Werkzeuge für fristgerechte Zahlungen. 

(29) Ein wirksamer Zugang von 
Unternehmen, insbesondere von 
Kleinstunternehmen und KMU, zu 
Schulungen in den Bereichen 
Kreditmanagement und Finanzwissen, 
auch in Bezug auf Finanzdienstleistungen, 
kann sich erheblich auf die Verringerung 
von Zahlungsverzögerungen, die 
Aufrechterhaltung eines optimalen 
Cashflows, die Verringerung des 
Ausfallrisikos und die Steigerung des 
Wachstumspotenzials auswirken. Dennoch 
fehlt den Kleinstunternehmen und KMU 
oft die Kapazität, in solche Schulungen zu 
investieren, und es gibt derzeit nur sehr 
wenige Schulungen und 
Schulungsmaterialien, die sich auf die 
Verbesserung der Kenntnisse der 
Kleinstunternehmen und KMU im Bereich 
Kreditmanagement und 
Rechnungsverwaltung konzentrieren. 
Daher sollte vorgesehen werden, dass die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass 
Schulungen in den Bereichen 
Rechnungsverwaltung, Werkzeuge für 
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das Kreditmanagement, einschließlich 
Factoring, und Finanzwissen für 
Kleinstunternehmen und KMU verfügbar 
und zugänglich sind, auch in Bezug auf die 
Nutzung digitaler Werkzeuge für 
fristgerechte Zahlungen und 
Finanzdienstleistungen. 

 

Abänderung  21 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (29a) Da sich Zahlungsverzug kritisch 
auf das Wirtschaftsumfeld der 
Europäischen Union auswirkt und es die 
Transparenz zu verbessern, die 
Vorschriften einzuhalten und bewährte 
Verfahren zu befolgen gilt, sollte die 
Kommission eine Europäische 
Beobachtungsstelle für Zahlungsverzug 
(„Beobachtungsstelle“) einrichten. Die 
Beobachtungsstelle sollte ein zentrales 
Instrument zur Beobachtung, Analyse und 
zum Austausch von Erkenntnissen über 
das Zahlungsverhalten in der gesamten 
Union sein und in erster Linie dafür 
zuständig sein, sowohl fristgerechte als 
auch verspätete Zahlungen zu 
beobachten, Fachwissen zu sammeln und 
zu verbreiten, bewährte und potenziell 
schädliche Verfahren zu ermitteln und die 
Effizienz der Durchsetzungsbehörden bei 
der Regulierung zu bewerten. 
Hauptaufgabe der Beobachtungsstelle 
sollte es sein, die Kommission laufend zu 
beraten und ihr Fachwissen zur 
Verfügung zu stellen, das für das 
Verständnis und die Gestaltung der 
Entwicklung der Zahlungspraxis und des 
Zahlungsverzugs in der Union von 
entscheidender Bedeutung ist. Um eine 
umfassende Beobachtung und ein 
wirksames Funktionieren zu erleichtern, 
sollten die Mitgliedstaaten der 
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Beobachtungsstelle wesentliche 
Informationen übermitteln, darunter 
Verzeichnisse von Waren und 
Dienstleistungen, für die bestimmte 
Zahlungsverfahren gelten, aggregierte 
Daten über einschlägige Artikel sowie 
Einzelheiten zu 
Durchsetzungsmaßnahmen und deren 
Ergebnissen. Die Beobachtungsstelle, die 
von der Kommission geleitet wird und in 
der Sachverständige und Interessenträger 
in einem ausgewogenen Verhältnis 
vertreten sind, sollte jährlich Berichte, 
Stellungnahmen und Beiträge zur 
Durchführung und Durchsetzung dieser 
Verordnung veröffentlichen. Mit diesen 
Veröffentlichungen sollte ein Einblick in 
die tatsächliche Zahlungspraxis gegeben 
werden, und darin sollten Leitlinien und 
Empfehlungen zur Verbesserung der 
Wirksamkeit und Fairness des 
Regelungsrahmens für den 
Zahlungsverzug umfassen. 

 

Abänderung  22 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (29b) Um die Wirksamkeit dieser 
Verordnung zu beurteilen und 
sicherzustellen, sollte die Kommission die 
Umsetzung und die Auswirkungen dieser 
Verordnung in einem umfassenden 
Bericht eingehend bewerten. In 
Anbetracht der Dynamik des 
Geschäftsverkehrs und der sich 
wandelnden Marktbedingungen sollte der 
Bericht ein zentrales Instrument sein, mit 
dem sich ermitteln lässt, ob die 
Verordnung wirksam ist und in welchen 
Bereichen Verbesserungsbedarf besteht. 
Die Kommission sollte darauf vorbereitet 
sein, dem Bericht auf der Grundlage der 
daraus gewonnenen Erkenntnisse einen 
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Gesetzgebungsvorschlag beizufügen und 
damit sicherzustellen, dass die 
Verordnung auch künftig relevant, 
wirksam und auf die Förderung einer 
fairen und effizienten Zahlungspraxis in 
der Union ausgerichtet ist. Daher sollte 
die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vier Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung und im 
Anschluss daran alle drei Jahre einen 
Bericht vorlegen, in dem die Transparenz 
gewahrt wird, die Fortschritte bewertet 
werden und notwendige Änderungen an 
der Verordnung vorgenommen werden. In 
dem Bericht sollten die Auswirkungen des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
untersucht werden, wobei der 
Schwerpunkt auf den Auswirkungen auf 
bestimmte Branchen und 
Geschäftsmodelle liegen sollte, und er 
sollte Einblicke darin bieten, wie sich die 
Verordnung auf das jeweilige 
geschäftliche Umfeld auswirkt. Zur 
Beantwortung der Frage, ob die 
ergriffenen Maßnahmen in der Praxis 
tatsächlich für eine Verbesserung der 
finanziellen Dynamik sorgen, sollten in 
dem Bericht die Auswirkungen dieser 
Maßnahmen, insbesondere derjenigen, 
die sich auf die Zahlungsfristen beziehen, 
auf die Verbesserung des Cashflows und 
der Liquidität auf dem Markt bewertet 
werden. Gegenstand des Berichts sollte 
auch die Bewertung der Effizienz der 
Durchsetzungsbehörden bei der 
Sicherstellung der Einhaltung der 
Vorschriften und der Behandlung von 
Zahlungsproblemen sein. Ferner sollte in 
dem Bericht der potenzielle Nutzen einer 
unionsweiten Einführung der 
elektronischen Rechnungsstellung und 
der damit geleistete Beitrag zur 
Verkürzung der Zahlungsfristen 
untersucht werden. Zur Erleichterung 
einer solchen umfassenden Bewertung 
sollten die Mitgliedstaaten der 
Kommission die erforderlichen 
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Informationen zur Verfügung stellen, 
darunter auch Angaben zu 
Durchsetzungsmaßnahmen und deren 
Ergebnissen. Der Bericht sollte auch eine 
Bewertung der Gesamtauswirkungen 
dieser Verordnung auf den 
Geschäftsverkehr und eine Beurteilung 
der Effizienz der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Zahlungsverzug 
bei der Beobachtung der Zahlungspraxis 
in der Union enthalten. 

 

Abänderung  23 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Einige Bestimmungen dieser 
Verordnung sind mit den Bestimmungen 
der Richtlinie (EU) 2019/633 des 
Europäischen Parlaments und des Rates51 
verknüpft. Der Zusammenhang zwischen 
Richtlinie 2011/7/EU und Richtlinie (EU) 
2019/633 wird in den 
Erwägungsgründen 17 und 18 sowie in 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2019/633 erläutert. Da die vorliegende 
Verordnung die Richtlinie 2011/7/EU 
ersetzt, sollte sie nicht die Vorschriften der 
Richtlinie (EU) 2019/633 berühren, 
einschließlich der Bestimmungen, die für 
Zahlungen im Rahmen des 
Schulprogramms52, für 
Wertaufteilungsvereinbarungen53 und für 
bestimmte Zahlungen für den Verkauf von 
Trauben, Most und nicht Fasswein im 
Weinsektor54 gelten, mit Ausnahme der 
bei der Lieferung nicht verderblicher 
Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse 
gültigen maximalen Zahlungsfristen. 
Diese Verordnung hindert die 
Mitgliedstaaten jedoch nicht daran, für 
den Agrar- und Lebensmittelsektor 
geltende nationale Bestimmungen 
einzuführen oder beizubehalten, die 

(30) Einige Bestimmungen dieser 
Verordnung sind mit den Bestimmungen 
der Richtlinie (EU) 2019/633 des 
Europäischen Parlaments und des Rates51 
verknüpft. Der Zusammenhang zwischen 
Richtlinie 2011/7/EU und Richtlinie (EU) 
2019/633 wird in den 
Erwägungsgründen 17 und 18 sowie in 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2019/633 erläutert. Da mit der 
vorliegenden Verordnung die Richtlinie 
2011/7/EU ersetzt wird, sollte die 
vorliegende Verordnung die Vorschriften 
der Richtlinie (EU) 2019/633 unberührt 
lassen, auch die Bestimmungen, die für 
Zahlungen im Rahmen des 
Schulprogramms52, für 
Wertaufteilungsvereinbarungen53 und für 
bestimmte Zahlungen für den Verkauf von 
Trauben, Most und nicht abgefüllten Wein 
im Weinsektor54 gelten. Durch diese 
Verordnung werden die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht daran gehindert, für den 
Agrar- und Lebensmittelsektor geltende 
nationale Bestimmungen einzuführen oder 
beizubehalten, die strengere 
Zahlungsbedingungen oder eine andere 
Berechnung von Zahlungsfristen, Tag des 
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strengere Zahlungsbedingungen oder eine 
andere Berechnung von Zahlungsfristen, 
Tag des Fristbeginns und 
Abnahmeverfahren für Lieferanten von 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln 
vorsehen, die für den Gläubiger 
vorteilhafter sind. 

Fristbeginns und Abnahmeverfahren für 
Lieferanten von Agrarerzeugnissen und 
Lebensmitteln vorsehen, die für den 
Gläubiger vorteilhafter sind. 

__________________ __________________ 
51 Richtlinie (EU) 2019/633 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über unlautere 
Handelspraktiken in den 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen in der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette (ABl. L 111 
vom 25.4.2019, S. 59). 

51 Richtlinie (EU) 2019/633 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über unlautere 
Handelspraktiken in den 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen in der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette (ABl. L 111 
vom 25.4.2019, S. 59). 

52 Artikel 23 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

52 Artikel 23 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

53 Artikel 172a der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

53 Artikel 172a der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

54 Artikel 147a der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

54 Artikel 147a der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

 

Abänderung  24 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Diese Verordnung dient der 
Bekämpfung des Zahlungsverzugs im 
Geschäftsverkehr, um sicherzustellen, 
dass der Binnenmarkt reibungslos 
funktioniert, und dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und insbesondere von KMU zu fördern. 
Diese Ziele können von den 
Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem 
Maße verwirklicht werden, da die 
Umsetzung nationaler Lösungen 
voraussichtlich zu einem Mangel an 
einheitlichen Vorschriften, einer 
Zersplitterung des Binnenmarktes und 
höheren Kosten für Unternehmen, die 
grenzüberschreitend tätig sind, führen 
würde. Daher können diese Ziele besser 
auf Unionsebene erreicht werden. Die 
Union kann daher im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus. 

(31) Die Ziele dieser Verordnung sind 
die Bekämpfung des Zahlungsverzugs im 
Geschäftsverkehr, damit der Binnenmarkt 
reibungslos funktioniert, und dadurch die 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und insbesondere von 
Kleinstunternehmen und KMU. Diese Ziele 
können von den Mitgliedstaaten nicht in 
ausreichendem Maße verwirklicht werden, 
da die Umsetzung nationaler Lösungen 
voraussichtlich zu uneinheitlichen 
Vorschriften, einer Zersplitterung des 
Binnenmarkts und höheren Kosten für 
grenzübergreifend tätige Unternehmen 
führt. Daher sind diese Ziele besser auf 
Unionsebene zu verwirklichen. Die Union 
kann daher im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus. 

 

Abänderung  25 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Um allen Beteiligten genügend Zeit 
einzuräumen, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, um der 
vorliegenden Verordnung nachzukommen, 
sollte ihre Anwendung verschoben 
werden. Um jedoch einen besseren Schutz 
der Gläubiger zu gewährleisten, gelten die 
Bestimmungen dieser Verordnung auch 

(32) Um allen Beteiligten genügend Zeit 
einzuräumen, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, damit sie der 
vorliegenden Verordnung nachkommen 
können, sollte der Beginn ihrer 
Anwendbarkeit verschoben werden. Um 
jedoch einen besseren Schutz der 
Gläubiger zu gewährleisten, gelten die 
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für Geschäftsvorgänge, die nach ihrem 
Inkrafttreten zu zahlen sind, selbst wenn 
der betreffende Vertrag vor ihrem 
Inkrafttreten unterzeichnet wurde — 

Bestimmungen dieser Verordnung auch 
für Geschäftsvorgänge, die nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung zu 
bezahlen sind, selbst wenn der 
betreffende Vertrag vor dem 
Geltungsbeginn dieser Verordnung 
unterzeichnet wurde. Im Fall von 
Kleinstunternehmen, die in Sachen 
Cashflow besonders große 
Herausforderungen bewältigen müssen, 
sollte die Anwendung dieser Verordnung 
in Situationen, in denen sie Schuldner 
sind, um weitere zwölf Monate 
verschoben werden — 

 

Abänderung  26 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Nummer -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. Die Ziele dieser Verordnung sind 
die Bekämpfung des Zahlungsverzugs im 
Geschäftsverkehr, damit der Binnenmarkt 
reibungslos funktioniert, und dadurch die 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und insbesondere KMU. 

 

Abänderung  27 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Schadenersatzzahlungen, 
einschließlich Zahlungen von 
Versicherungsgesellschaften; 

b) Schadenersatzzahlungen; 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Zahlungen aufgrund von Käufen, 
Verkäufen, Lieferungen, 
Kommissionsverträgen oder 
Agenturtätigkeiten, die einen Beitrag zur 
Herstellung von Büchern leisten sowie 
zur Lieferung von Papier und anderen 
Verbrauchsmaterialien, die für den 
Druck, das Binden oder das Verlegen von 
Büchern in ihrer besonderen Eigenschaft 
als kulturelles Gut mit langsamem 
Warenumschlag bestimmt sind, wobei die 
Zahlungsbedingungen durch eine 
Vereinbarung zwischen den beteiligten 
Parteien festgelegt werden. 

 

Abänderung  28 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 3 - Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Unbeschadet des Buchstabens b fallen 
Zahlungen, die aufgrund von 
Verpflichtungen aus 
Versicherungsverträgen geleistet werden, 
unter diese Verordnung. 

 

Abänderung  29 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Mit Ausnahme des Artikels 3 
Absatz 1 lässt die vorliegende Verordnung 
die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 
2019/633 unberührt. 

4. Die vorliegende Verordnung lässt 
die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 
2019/633 unberührt. 

 

Abänderung  30 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer -1 (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. „Geschäftsverkehr“ 
Geschäftsvorgänge zwischen 
Unternehmen oder zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen, 
die zu einer Lieferung von Waren oder 
Erbringung von Dienstleistungen gegen 
Entgelt führen; 

 

Abänderung  31 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. „öffentliche Stelle“ jeden 
öffentlichen Auftraggeber im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 
2014/23/EU, Artikel 2 Absatz 1 und 
Nummer 1 der Richtlinie 2014/24/EU und 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 
2014/25/EU; 

2. „öffentliche Stelle“ jeden 
öffentlichen Auftraggeber im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 
2014/23/EU, Artikel 2 Absatz 1 und 
Nummer 1 der Richtlinie 2014/24/EU und 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 
2014/25/EU, unabhängig vom 
Gegenstand oder Wert des Vertrags; 

 

Abänderung  32 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. „Zahlungsverzug“, dass die Zahlung 
nicht innerhalb der vertraglichen oder 
gesetzlichen Zahlungsfrist gemäß Artikel 3 
erfolgt; 

3. „Zahlungsverzug“, dass die Zahlung 
des fälligen Betrags nicht innerhalb der 
vertraglichen oder gesetzlichen 
Zahlungsfrist gemäß Artikel 3 erfolgt; 

 

Abänderung  33 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. „Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren“ das Verfahren zur 
Feststellung der Übereinstimmung der 
gelieferten Waren oder erbrachten 
Dienstleistungen mit den Anforderungen 
des Vertrags; 

7. „Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren“ das Verfahren zur 
Feststellung der Übereinstimmung der 
gelieferten Waren oder erbrachten 
Dienstleistungen mit den Anforderungen 
des Vertrags sowie die Überprüfung der 
Richtigkeit der Rechnung und ihrer 
Konformität mit diesen Anforderungen; 

 

Abänderung  34 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. „Schuldner“ jede natürliche oder 
juristische Person oder öffentliche Stelle, 
die eine Zahlung für eine gelieferte Ware 
oder eine erbrachte Dienstleistung 
schuldet; 

8. „Schuldner“ jede natürliche oder 
juristische Person oder öffentliche Stelle, 
die eine Zahlung für eine gelieferte oder zu 
liefernde Ware oder eine erbrachte oder 
zu erbringende Dienstleistung schuldet; 

 

Abänderung  35 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. „Gläubiger“ jede natürliche oder 
juristische Person oder öffentliche Stelle, 
die dem Schuldner Waren geliefert oder 
Dienstleistungen erbracht hat. 

9. „Gläubiger“ jede natürliche oder 
juristische Person, die dem Schuldner 
Waren geliefert hat oder zu deren 
Lieferung sie verpflichtet ist bzw. die für 
den Schuldner Dienstleistungen erbracht 
hat oder zu deren Erbringung verpflichtet 
ist; 

 

Abänderung  36 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 9 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 9a. „großes Unternehmen“ ein 
Unternehmen im Sinne von Artikel 3 
Absatz 4 der Richtlinie 2013/34/EG; 

 

Abänderung  37 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 9 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 9b. „Waren mit langsamem 
Warenumschlag“ Waren, die von der 
tatsächlichen Lieferung durch den 
Hersteller oder Großhändler bis zum 
endgültigen Verkauf durch den 
Einzelhändler durchschnittlich mehr als 
60 Tage beim Händler verbleiben; 

 

Abänderung  38 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 9c. „Saisonwaren“ Waren, die zu 
bestimmten Zeiten im Jahr oder in 
bestimmten Jahreszeiten besonders stark 
nachgefragt sind. 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 9d.  „Buchlieferkette“ alle Akteure und 
Lieferanten, die an der Herstellung und 
Vermarktung von gedruckten oder 
digitalen Büchern beteiligt sind, 
insbesondere die Akteure der 
Buchbranche (Autoren, Verlage, 
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Druckereien, Vertriebsunternehmen, 
Buchhandlungen) und ihre Lieferanten; 

 

Abänderung  39 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Im Geschäftsverkehr darf die 
Zahlungsfrist 30 Kalendertage nicht 
überschreiten, gerechnet ab dem Tag des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner, sofern dieser die Waren 
oder Dienstleistungen erhalten hat. Diese 
Frist gilt sowohl für Geschäftsvorgänge 
zwischen Unternehmen als auch zwischen 
öffentlichen Stellen und Unternehmen. 
Derselbe Zahlungszeitraum gilt auch für 
die regelmäßige und unregelmäßige 
Lieferung nicht verderblicher Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnisse gemäß Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i zweiter 
Gedankenstrich und Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer ii zweiter 
Gedankenstrich der Richtlinie (EU) 
2019/633, es sei denn, die 
Mitgliedstaaten sehen für diese 
Erzeugnisse eine kürzere Zahlungsfrist 
vor. 

1. Im Geschäftsverkehr darf die 
Zahlungsfrist 30 Kalendertage nicht 
überschreiten, gerechnet ab dem Tag des 
Eingangs der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner, sofern er die Waren oder 
Dienstleistungen gemäß den vertraglichen 
Vereinbarungen erhalten hat. Wenn der 
Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung 
oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung unsicher ist, darf 
die Zahlungsfrist 30 Kalendertage nicht 
überschreiten, gerechnet ab dem Tag des 
Erhalts der Waren oder der Erbringung 
der Dienstleistungen. Diese Frist gilt 
sowohl für Geschäftsvorgänge zwischen 
Unternehmen als auch zwischen 
öffentlichen Stellen und Unternehmen. 

 

Abänderung  40 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Bei Geschäftsvorgängen zwischen 
Unternehmen kann die in Absatz 1 
genannte Zahlungsfrist auf bis zu 
60 Kalendertage verlängert werden, 
wenn dies im Vertrag ausdrücklich 
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vereinbart wurde. 

 

Abänderung  41 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Abweichend von Absatz 1 kann die 
Zahlungsfrist im Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen beim Erwerb von 
Waren mit langsamem Warenumschlag 
oder von Saisonwaren auf bis zu 
120 Kalendertage verlängert werden, 
gerechnet ab dem Tag des Eingangs der 
Rechnung oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung beim Schuldner, 
sofern er die Waren erhalten hat. 

 Vor dem Geltungsbeginn dieser 
Verordnung beschließt und veröffentlicht 
die Kommission technische Leitlinien mit 
Einzelheiten zur praktischen Anwendung 
dieses Absatzes in Bezug auf Waren, die 
unter die Begriffsbestimmung von Waren 
mit langsamem Warenumschlag in 
Artikel 2 Nummer 9b und unter die 
Begriffsbestimmung von Saisonwaren in 
Artikel 2 Nummer 9c fallen. Mit diesen 
technischen Leitlinien soll insbesondere 
der unterschiedlichen Zahlungspraxis der 
verschiedenen Wirtschaftsteilnehmer 
entgegengewirkt werden, die die Gefahr 
einer Fragmentierung des Binnenmarktes 
birgt. 

 

Abänderung  42 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren kann nur dann 
ausnahmsweise im nationalen Recht 
vorgesehen werden, wenn dies aufgrund 

2. Ein Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren, mit dem die 
Übereinstimmung der Waren oder 
Dienstleistungen mit dem Vertrag 
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der besonderen Beschaffenheit der Waren 
oder Dienstleistungen unbedingt 
erforderlich ist. In diesem Fall sind im 
Vertrag die Einzelheiten des Abnahme- 
oder Überprüfungsverfahrens, 
einschließlich seiner Dauer, zu 
beschreiben. 

festgestellt werden soll, kann im 
nationalen Recht vorgesehen werden, 
wenn dies aufgrund der besonderen 
Beschaffenheit der Waren oder 
Dienstleistungen unbedingt erforderlich 
ist. In diesem Fall sind im Vertrag die 
Einzelheiten des Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens, einschließlich 
seiner Dauer, zu beschreiben. 

 

Abänderung  43 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Sieht der Vertrag ein Abnahme- 
oder Überprüfungsverfahren gemäß 
Absatz 2 vor, so darf die Dauer dieses 
Verfahrens 30 Kalendertage ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Waren oder 
Dienstleistungen beim Schuldner nicht 
überschreiten, auch wenn diese Waren 
oder Dienstleistungen vor Ausstellung der 
Rechnung oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung geliefert bzw. 
erbracht wurden. In diesem Fall leitet der 
Schuldner das Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren unverzüglich ein, 
sobald er die Waren und/oder 
Dienstleistungen, die Gegenstand des 
Geschäftsvorgangs sind, vom Gläubiger 
erhalten hat. Die Zahlungsfrist darf 
30 Kalendertage nach Durchführung eines 
solchen Verfahrens nicht überschreiten. 

3. Sieht der Vertrag ein Abnahme- 
oder Überprüfungsverfahren gemäß 
Absatz 2 vor, so darf die Dauer dieses 
Verfahrens für die Zwecke dieser 
Verordnung 30 Kalendertage ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Waren oder 
Dienstleistungen beim Schuldner nicht 
überschreiten, auch wenn diese Waren 
oder Dienstleistungen vor Ausstellung der 
Rechnung oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung geliefert bzw. 
erbracht wurden. In diesem Fall leitet der 
Schuldner das Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren sofort ein, sobald 
er die Waren und/oder Dienstleistungen, 
die Gegenstand des Geschäftsvorgangs 
sind, vom Gläubiger erhalten hat. Die 
Zahlungsfrist darf 30 Kalendertage nach 
Durchführung eines solchen Verfahrens 
oder nach Eingang der Rechnung oder 
einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung, wenn Letzteres 
später erfolgt, nicht überschreiten. 

 

Abänderung  44 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die in Absatz 1 genannte 
Zahlungsfrist ist die maximale 
Zahlungsfrist und lässt eine kürzere Frist, 
die im nationalen Recht vorgesehen sein 
kann unberührt. 

4. Die in den Absätzen 1, 1a und 1b 
genannte Zahlungsfrist ist die maximale 
Zahlungsfrist und lässt eine kürzere Frist, 
die im nationalen Recht vorgesehen sein 
kann, unberührt. 

 

Abänderung  45 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Mitgliedstaaten ergreifen 
geeignete Maßnahmen, um die 
Zahlungspraxis öffentlicher Stellen 
gegenüber Unternehmen zu verbessern. 
In diesem Zusammenhang prüfen die 
Mitgliedstaaten die Einführung von 
Maßnahmen, mit denen sichergestellt 
wird, dass ein Unternehmen, das ein 
Gläubiger im Sinne von Artikel 2 
Nummer 9 ist, auf Antrag bei der 
öffentlichen Stelle, die den fälligen Betrag 
innerhalb der in Absatz 1 festgelegten 
maximalen Zahlungsfrist nicht bezahlt 
hat, die Verrechnung des fälligen Betrags 
mit ausstehenden Beträgen des 
Gläubigers bei derselben öffentlichen 
Stelle erlangen kann. 

 

Abänderung  46 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bei Zahlungsverzug ist der 
Schuldner verpflichtet Verzugszinsen zu 
zahlen, es sei denn, der Schuldner ist nicht 
für die Zahlungsverzögerung 
verantwortlich. 

1. Bei Zahlungsverzug muss der 
Schuldner dem Gläubiger Verzugszinsen 
zahlen, es sei denn, der Schuldner ist nicht 
für die Zahlungsverzögerung 
verantwortlich. 
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Abänderung  47 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der Gläubiger darf nicht auf sein 
Recht verzichten, Verzugszinsen zu 
verlangen. 

3. Ist der Schuldner eine öffentliche 
Stelle oder ein Großunternehmen, so 
kann der Gläubiger nicht auf sein Recht 
verzichten, Verzugszinsen zu verlangen. 

 

Abänderung  48 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 6 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Sind die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 erfüllt, so beginnen die 
Verzugszinsen ab dem letzten der 
folgenden Ereignisse anzufallen: 

6. Sind die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 erfüllt, so beginnen die 
Verzugszinsen ab dem Tag, der auf den 
Ablauf der vertraglichen oder 
gesetzlichen Zahlungsfrist folgt, und im 
Einklang mit Artikel 3 anzufallen. 

a) Eingang der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
beim Schuldner; 

 

b) Erhalt der Waren oder 
Dienstleistungen durch den Schuldner. 

 

 

Abänderung  49 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Verzugszinsen fallen bis zur 
Begleichung des fälligen Betrags an. 

7. Die Verzugszinsen fallen an, bis der 
fällige Betrag beim Gläubiger 
eingegangen ist. 

 

Abänderung  50 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Werden gemäß Artikel 5 
Verzugszinsen fällig, so hat der Schuldner 
dem Gläubiger automatisch eine 
pauschale Entschädigung für die 
Beitreibungskosten zu zahlen, die sich auf 
einen Festbetrag von 50 EUR für jeden 
einzelnen Geschäftsvorgang beläuft. 

1. Werden gemäß Artikel 5 
Verzugszinsen fällig, so hat der Schuldner 
dem Gläubiger automatisch eine 
pauschale Entschädigung für die 
Beitreibungskosten zu zahlen, die sich auf 
einen Festbetrag von 50 EUR für jeden 
einzelnen Geschäftsvorgang mit einem 
Wert zwischen 0 und 1 500 EUR, von 
100 EUR für jeden einzelnen 
Geschäftsvorgang mit einem Wert 
zwischen 1 501 und 15 000 EUR und von 
150 EUR für jeden einzelnen 
Geschäftsvorgang über 15 000 EUR 
beläuft. 

 

Abänderung  51 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die pauschale Entschädigung nach 
Absatz 1 ist vom Schuldner an den 
Gläubiger als Ausgleich für die 
Beitreibungskosten des Gläubigers zu 
zahlen, ohne dass es einer 
Zahlungserinnerung bedarf. 

2. Die pauschale Entschädigung nach 
Absatz 1 ist vom Schuldner an den 
Gläubiger als Ausgleich für die 
Beitreibungskosten des Gläubigers zu 
zahlen. 

 

Abänderung  52 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der Gläubiger kann nicht auf sein 
Recht in Bezug auf die in Absatz 1 
vorgesehene pauschale Entschädigung 
verzichten. 

3. Ist der Schuldner eine öffentliche 
Stelle oder ein großes Unternehmen, so 
kann der Gläubiger nicht auf sein Recht in 
Bezug auf die in Absatz 1 vorgesehene 
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pauschale Entschädigung verzichten. 

 

Abänderung  53 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Nichtige Vertragsklauseln und -praktiken Verbot bestimmter Vertragsklauseln und -
praktiken 

 

Abänderung  54 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die folgenden Vertragsklauseln und 
-praktiken sind nichtig: 

1. Die folgenden Vertragsklauseln und 
-praktiken sind nichtig und in jedem Fall 
verboten: 

 

Abänderung  55 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) der Ausschluss oder die 
Einschränkung des Rechts des Gläubigers 
auf 

 i)  die Abtretung des Kredits an Dritte 
zum Zwecke der Inanspruchnahme von 
Finanzierungsdienstleistungen, 

 ii)  den Rückgriff auf einen 
gerichtlichen Zahlungsbefehl; 

 

Abänderung  56 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) absichtliche Verzögerung oder 
Behinderung des Zeitpunkts der 
Übermittlung der Rechnung. 

d) Behinderung oder Aufschiebung 
des Zeitpunkts der Übermittlung der 
Rechnung durch den Schuldner; 

 

Abänderung  57 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Verbot, Ausschluss oder 
Einschränkung der Abtretung von 
Forderungen an ein entsprechendes 
Finanzinstitut; 

 

Abänderung  58 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 db) Verwendung von Zahlungsmitteln, 
durch die die Zahlungsbedingungen 
geändert werden. 

 

Abänderung  59 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Transparenz Transparenz und Sensibilisierung 

 

Abänderung  60 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten greifen, falls 
zweckmäßig, auf Fachpublikationen, 
Informationskampagnen oder sonstige 
geeignete Mittel zurück, um die 
Rechtsbehelfe gegen Zahlungsverzug 
zwischen Unternehmen besser bekannt zu 
machen. 

 

Abänderung  61 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Gläubiger erhalten einen 
vollstreckbaren Titel – auch durch ein 
beschleunigtes Verfahren und unabhängig 
von dem Betrag der Geldforderung – 
binnen 90  Kalendertagen ab Einreichung 
der Klage oder des Antrags bei Gericht 
oder einer anderen zuständigen Behörde, 
sofern die Geldforderung und das 
Verfahren nicht bestritten werden. 

1. Die Gläubiger erhalten einen 
vollstreckbaren Titel – auch durch ein 
beschleunigtes Verfahren und unabhängig 
von dem Betrag der Geldforderung – 
binnen 60  Kalendertagen ab Einreichung 
der Klage oder des Antrags bei Gericht 
oder einer anderen zuständigen Behörde, 
sofern die Geldforderung und das 
Verfahren nicht bestritten werden. 

 

Abänderung  62 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Dieser Artikel berührt nicht die 
Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1896/2006. 

3. Dieser Artikel lässt sowohl die 
Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1896/2006 als auch die der 
Verordnung (EG) Nr. 861/2007 unberührt. 

 

Abänderung  63 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
oder mehrere öffentliche Stellen, die für 
die Durchsetzung dieser Verordnung 
verantwortlich sind (im Folgenden 
„Durchsetzungsbehörden“). 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
oder mehrere öffentliche Stellen, die für 
die Durchsetzung dieser Verordnung 
verantwortlich sind (im Folgenden 
„Durchsetzungsbehörden“), und teilt sie 
der Kommission unverzüglich mit. Die 
Mitgliedstaaten statten diese öffentlichen 
Stellen mit angemessenen personellen, 
technischen und finanziellen Mitteln aus, 
damit sie ihre Aufgaben erfüllen und ihre 
Befugnisse wirksam ausüben können. 

 

Abänderung  64 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Durchsetzungsbehörden 
müssen von anderen öffentlichen Stellen, 
auch von an Vergabeverfahren 
beteiligten öffentlichen Stellen, 
unabhängig sein. 

 

Abänderung  65 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Durchsetzungsbehörden 
treffen gegebenenfalls die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Zahlungsfristen eingehalten werden. 

2. Die Durchsetzungsbehörden 
treffen, falls zweckmäßig, 
verhältnismäßige Maßnahmen, mit denen 
sie sicherstellen, dass die Zahlungsfristen 
eingehalten werden. 

 

Abänderung  66 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Durchsetzungsbehörden 
arbeiten untereinander und mit der 
Kommission wirksam zusammen und 
leisten sich gegenseitig Amtshilfe bei 
Untersuchungen, die eine 
grenzüberschreitende Dimension haben. 

3. Die Durchsetzungsbehörden 
arbeiten untereinander und mit der 
Kommission wirksam zusammen und 
leisten sich gegenseitig Amtshilfe bei 
Untersuchungen mit grenzübergreifender 
Dimension. Die Kommission erleichtert die 
wirksame Zusammenarbeit der 
Durchsetzungsbehörden. 

 

Abänderung  67 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Durchsetzungsbehörden 
veröffentlichen aggregierte 
Informationen über die Zahl der 
Beschwerden, die gegen Unternehmen 
und Behörden wegen eines Verstoßes 
gegen Artikel 3 dieser Verordnung 
eingereicht wurden. 

 

Abänderung  68 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Durchsetzungsbehörden leiten 
die eingegangenen Beschwerden über 
Zahlungsverzug im Agrar- und 
Lebensmittelsektor gemäß der Richtlinie 
(EU) 2019/633 an die zuständigen 
Durchsetzungsbehörden weiter. 

5. Die Durchsetzungsbehörden leiten 
die eingegangenen Beschwerden über 
Zahlungsverzug im Agrar- und 
Lebensmittelsektor gemäß der Richtlinie 
(EU) 2019/633 gegebenenfalls an die 
zuständigen Durchsetzungsbehörden 
weiter. 

 

Abänderung  69 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Dieser Artikel lässt die 
Bestimmungen der Verordnungen (EG) 
805/2004, (EG) 1896/2006, (EG) 861/2007 
und (EU) 1215/2012 unberührt. 

 

Abänderung  70 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Durchsetzungsbehörden 
verfügen über die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Mittel und 
Fachkenntnisse und haben folgende 
Befugnisse: 

1. Die Durchsetzungsbehörden 
müssen über die zur wirksamen Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen personellen, 
finanziellen und technischen Mittel und 
über Fachkenntnisse verfügen und haben 
folgende Befugnisse: 

 

Abänderung  71 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Befugnis, Entscheidungen zu 
erlassen, mit denen ein Verstoß gegen 
diese Verordnung festgestellt und der 
Schuldner zur Zahlung von Verzugszinsen 
gemäß Artikel 5 oder zur Leistung von 
Entschädigung an den Gläubiger gemäß 
Artikel 8 verpflichtet wird; 

d) die Befugnis, Entscheidungen zu 
erlassen, mit denen ein Verstoß gegen 
diese Verordnung festgestellt und der 
Schuldner zur Zahlung von Verzugszinsen 
gemäß Artikel 5 oder zur Leistung von 
Entschädigung an den Gläubiger gemäß 
Artikel 8 oder zu beidem verpflichtet wird; 

 

Abänderung  72 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission bewertet, wie die 
Durchsetzungsbehörden alle ihnen im 
Rahmen dieser Verordnung übertragenen 
Aufgaben wahrnehmen. 

 

Abänderung  73 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission diese Vorschriften und 
Maßnahmen [bis zum …/unverzüglich] mit 
und melden ihr unverzüglich alle 
diesbezüglichen Änderungen. 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission diese Vorschriften und 
Maßnahmen [unverzüglich, spätestens 
jedoch zwölf Monate nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] mit und melden ihr 
unverzüglich alle diesbezüglichen 
Änderungen. 

 

Abänderung  74 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Auf Antrag des Beschwerdeführers 
trifft die Durchsetzungsbehörde die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
Identität des Beschwerdeführers 
angemessen zu schützen. Der 
Beschwerdeführer muss alle 
Informationen angeben, für die er eine 
vertrauliche Behandlung beantragt. 

3. Die Durchsetzungsbehörde trifft 
die erforderlichen Maßnahmen, um die 
Identität des Beschwerdeführers 
angemessen zu schützen. Der 
Beschwerdeführer kann seine Beschwerde 
bei der Durchsetzungsbehörde anonym 
einreichen oder alle Informationen 
angeben, für die er eine vertrauliche 
Behandlung beantragt. 

 

Abänderung  75 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Durchsetzungsbehörde, bei der 
die Beschwerde eingeht, teilt dem 
Beschwerdeführer innerhalb einer 
angemessenen Frist nach dem Eingang der 
Beschwerde mit, wie sie mit der 
Beschwerde zu verfahren gedenkt. 

4. Die Durchsetzungsbehörde, bei der 
die Beschwerde eingeht, teilt dem 
Beschwerdeführer innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Eingang der Beschwerde mit, 
wie sie mit der Beschwerde zu verfahren 
gedenkt. 

 

Abänderung  76 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Ist eine Durchsetzungsbehörde der 
Auffassung, dass keine ausreichenden 
Gründe vorliegen, um einer Beschwerde 
nachzugehen, teilt sie dem 
Beschwerdeführer die Gründe für ihre 
Entscheidung innerhalb einer 
angemessenen Frist nach dem Eingang der 
Beschwerde mit. 

5. Ist eine Durchsetzungsbehörde der 
Auffassung, dass keine ausreichenden 
Gründe vorliegen, um einer Beschwerde 
nachzugehen, so teilt sie dem 
Beschwerdeführer die Gründe für ihre 
Entscheidung innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Eingang der Beschwerde mit. 

 

Abänderung  77 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Ist eine Durchsetzungsbehörde der 
Auffassung, dass ausreichend Gründe 
vorliegen, um einer Beschwerde 
nachzugehen, so leitet sie innerhalb einer 
angemessenen Frist eine Untersuchung 
der Beschwerde ein, führt sie durch und 
schließt sie ab. 

6. Ist eine Durchsetzungsbehörde der 
Auffassung, dass ausreichend Gründe 
vorliegen, um einer Beschwerde 
nachzugehen, so leitet sie innerhalb von 
90 Tagen nach dem Eingang der 
Beschwerde eine Untersuchung der 
Beschwerde ein, führt sie durch und 
schließt sie ab. 

 

Abänderung  78 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Die Kommission stellt den 
Durchsetzungsbehörden der 
Mitgliedstaaten ein standardisiertes EU-
Beschwerdeformular zur Verfügung. 

 

Abänderung  79 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Unbeschadet des Rechts der 
Gläubiger, Beschwerden gemäß Artikel 15 
einzureichen, und unbeschadet der in den 
Artikeln 13, 14 und 15 festgelegten 
Pflichten und Befugnisse der 
Durchsetzungsbehörden, fördern die 
Mitgliedstaaten die freiwillige 
Inanspruchnahme wirksamer und 
unabhängiger alternativer 
Streitbeilegungsmechanismen für die 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Schuldnern und Gläubigern. 

1. Unbeschadet des Rechts der 
Gläubiger, Beschwerden gemäß Artikel 15 
einzureichen, und unbeschadet der in den 
Artikeln 13, 14 und 15 festgelegten 
Pflichten und Befugnisse der 
Durchsetzungsbehörden fördern die 
Mitgliedstaaten die freiwillige 
Inanspruchnahme wirksamer und 
unabhängiger alternativer 
Streitbeilegungsmechanismen für die 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Schuldnern und Gläubigern. Ungeachtet 
der Bestimmungen von Artikel 5 Absatz 3, 
Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe b können die Vertragsparteien 
Verhandlungen aufnehmen, um eine 
gütliche Einigung über strittige 
Geldforderungen zu erzielen. 

 

Abänderung  80 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 16a 

 Berichterstattungspflichten 
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 1.  Öffentliche Auftraggeber im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 
2014/24/EU erstatten jährlich Bericht 
über ihre Zahlungspraxis. 

 2.  Die in Absatz 1 aufgeführten 
Berichterstattungspflichten umfassen 
Folgendes: 

 a)  den in EUR bezahlten Betrag 

 –  1 bis 30 Tage nach der in Artikel 3 
dieser Verordnung genannten Frist; 

 –  31 bis 60 Tage nach der in Artikel 3 
dieser Verordnung genannten Frist; 

 –  61 bis 90 Tage nach der in Artikel 3 
dieser Verordnung genannten Frist; 

 –  mehr als 90 Tage nach der in 
Artikel 3 dieser Verordnung genannten 
Frist; 

 b)  die durchschnittliche Zeit bis zur 
Bezahlung einer Rechnung. 

 3.  Der in Absatz 1 dieses Artikels 
genannte Bericht wird der in Artikel 13 
genannten Durchsetzungsbehörde des 
Mitgliedstaats von den öffentlichen 
Auftraggebern in elektronischer Form 
übermittelt und ist der Öffentlichkeit 
zugänglich. 

 

Abänderung  81 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Werkzeuge für das 
Kreditmanagement und Schulungen in 
Finanzwissen für kleine und mittlere 
Unternehmen verfügbar und zugänglich 
sind, auch im Hinblick auf die Nutzung 
digitaler Werkzeuge für fristgerechte 
Zahlungen. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Werkzeuge für die 
Rechnungsverwaltung und das 
Kreditmanagement, einschließlich 
Factoring und ähnliche 
Finanzdienstleistungen, sowie Schulungen 
in Finanzwissen und andere Initiativen 
gegen Zahlungsverzug für kleine und 
mittlere Unternehmen verfügbar und 
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zugänglich sind, auch im Hinblick auf die 
Nutzung digitaler Werkzeuge für 
fristgerechte Zahlungen. 

 

Abänderung  82 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17a 

 Europäische Beobachtungsstelle für 
Zahlungsverzug 

 1.  Die Kommission richtet bis zum … 
[Amt für Veröffentlichungen: Datum des 
Geltungsbeginns dieser Verordnung] eine 
Beobachtungsstelle für Zahlungsverzug 
(„Beobachtungsstelle“) ein. 

 2.  Die Beobachtungsstelle 
beobachtet nicht nur die Zahlungspraxis 
und die Zahlungsverzugspraktiken in der 
Union zur Sammlung und zum Austausch 
von Fachwissen und bewährten Verfahren 
sowie zur Erkennung potenziell 
schädlicher Verfahren, sondern auch die 
Effizienz der Durchsetzungsbehörden bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, um 
die Kommission mit Ratschlägen und 
Fachwissen bei der Beobachtung der 
Entwicklungen bei der Zahlungspraxis und 
Zahlungsverzugspraktiken zu 
unterstützen. 

 3.  Die Mitgliedstaaten übermitteln 
der Beobachtungsstelle Folgendes: 

 a)  Verzeichnisse der Waren und 
Dienstleistungen, die dem in Artikel 3 
Absatz 2 genannten Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahren unterliegen, 

 b)  aggregierte Daten, die die in 
Artikel 13 Absatz 3a, Artikel 14 Absätze 1 
und 2 und Artikel 16a Absatz 3 genannten 
Informationen umfassen, 
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 c)  Angaben zu den 
Durchsetzungsbehörden, zur Zahl der 
Beschwerden und Untersuchungen sowie 
zu den ergriffenen Maßnahmen. 

 4.  Die Beobachtungsstelle 
veröffentlicht jährlich Berichte, 
Stellungnahmen und schriftliche Beiträge 
zur Umsetzung dieser Verordnung, 
einschließlich einer entsprechenden 
Bewertung sowie der Leitlinien für die 
wirksame Durchsetzung dieser 
Verordnung. 

 5.  Die Beobachtungsstelle wird von 
der Kommission geleitet und setzt sich 
aus Vertretern der einschlägigen 
Sachverständigen und Interessenträger 
zusammen. Bei der Zusammensetzung 
des Vorstands ist eine ausgewogene 
Vertretung aller Interessenträger 
sicherzustellen. 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 1896/2006Artikel 7, Artikel 12 und Artikel 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17b 

 Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1896/2006 

 Die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 wird 
wie folgt geändert: 

 (1)  Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

 „(5) „Der Antrag ist in elektronischer 
Form einzureichen.“ 

 b)  Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

 „(6) Der Antrag ist gemäß Artikel [2 
Absatz 2] der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
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2014 über elektronische Identifizierung 
und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt mit einer 
elektronischen Signatur zu versehen. 
Diese Signatur wird im 
Ursprungsmitgliedstaat ohne weitere 
Bedingungen anerkannt. Die 
Mitgliedstaaten führen alternative 
elektronische Kommunikationssysteme 
ein, die eine sichere Identifizierung der 
Nutzer ermöglichen. In diesem Fall ist 
keine elektronische Signatur 
erforderlich.“ 

 (2)  Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung:  

 „(1) Sind die in Artikel 8 festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt, so erlässt das 
Gericht innerhalb von 14 Tagen nach 
Antragstellung einen Europäischen 
Zahlungsbefehl unter Verwendung des 
Formulars E in Anhang V. Bei der 
Berechnung der 14-tägigen Frist wird die 
Zeit, die der Antragsteller benötigt, um 
den Antrag auszufüllen, zu korrigieren 
oder zu ändern, nicht berücksichtigt.“ 

 (3)  Artikel 16 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:  

 „(2) Der Einspruch muss innerhalb von 
14 Tagen ab dem Tag der Zustellung des 
Zahlungsbefehls versandt werden.“ 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 861/2007 
Artikel 7, Artikel 13 und Artikel 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17c 

 Änderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 861/2007 

 Die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 wird 
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wie folgt geändert: 

 (1)  Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

 „(1) Innerhalb von 14 Tagen, nachdem 
die Antworten des Beklagten oder des 
Klägers unter Einhaltung der Frist des 
Artikels 5 Absatz 3 oder Absatz 6 
eingegangen sind, erlässt das Gericht ein 
Urteil oder verfährt wie folgt: 

 a)  Es fordert die Parteien auf, 
innerhalb einer bestimmten Frist, die 
14 Tage nicht überschreiten darf, weitere 
Informationen zu der Forderung 
vorzulegen, 

 b) es führt eine Beweisaufnahme 
nach Artikel 9 durch, 

 c)  es lädt die Parteien zu einer 
mündlichen Verhandlung vor, die 
innerhalb von 14 Tagen nach der 
Vorladung stattzufinden hat.“ 

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

 „(2) Die Mitgliedstaaten führen 
alternative elektronische 
Kommunikationssysteme ein, die eine 
sichere Identifizierung der Nutzer 
ermöglichen. In diesem Fall ist keine 
elektronische Signatur erforderlich.“ 

 2.  In Artikel 13 wird folgender Absatz 
angefügt: 

 „(4a)  Die in Artikel 5 Absätze 2 und 6 
genannten Schriftstücke und gemäß 
Artikel 7 ergangene Urteile werden ab 
dem 1. Januar 2027 durch elektronische 
Übermittlung zugestellt. Die Zustellung 
wird durch eine Empfangsbestätigung, 
aus der das Datum des Empfangs 
hervorgeht, nachgewiesen. Der gesamte 
nicht in Absatz 1 genannte Schriftverkehr 
zwischen dem Gericht und den Parteien 
oder anderen Verfahrensbeteiligten wird 
durch elektronische Übermittlung mit 
Empfangsbestätigung zugestellt. Die 
Mitgliedstaaten stellen die hierfür 
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erforderlichen technischen Mittel bis zum 
1. Januar 2027 bereit.“ 

 3.  Artikel 18 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

 „(2) „Die Frist für die Beantragung 
einer Überprüfung des Urteils beträgt 
14 Tage. Sie beginnt an dem Tag, an dem 
der Beklagte vom Inhalt des Urteils 
tatsächlich Kenntnis erlangt hat und in 
der Lage war, entsprechend zu handeln, 
spätestens jedoch am Tag der ersten 
Vollstreckungsmaßnahme, die dazu 
geführt hat, dass die 
Vermögensgegenstände dem Beklagten 
ganz oder teilweise seiner Verfügung 
entzogen wurden. Eine Verlängerung 
dieser Frist ist ausgeschlossen.“ 

 

Abänderung  85 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum einfügen: 4 Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Durchführung dieser Verordnung vor. 

Bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
das Datum einfügen: 4 Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung und 
danach alle drei Jahre] legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Durchführung dieser Verordnung vor. 

 

Abänderung  86 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In dem Bericht wird Folgendes bewertet: 

 a)  die Auswirkungen des in Artikel 1 
festgelegten Anwendungsbereichs 
einschließlich der Auswirkungen auf 
bestimmte Branchen und 
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Geschäftsmodelle, 

 b)  die Auswirkungen der 
umgesetzten Maßnahmen, insbesondere 
hinsichtlich der in Artikel 3 festgelegten 
Zahlungsfristen, auf die Erhöhung des 
Cashflows und der Liquidität auf dem 
Markt, 

 c)  die Effizienz der 
Durchsetzungsbehörden gemäß den 
Artikeln 13, 14 und 15, 

 d)  der potenzielle Nutzen einer 
unionsweiten Einführung der 
elektronischen Rechnungsstellung im 
Hinblick auf die Verkürzung der 
Zahlungsfristen auf dem Markt. 

 

Abänderung  87 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die für die Erstellung dieses 
Berichts erforderlichen Informationen, 
darunter auch Informationen über die in 
Artikel 14 Absatz 1 genannten 
Untersuchungen, Prüfungen, 
Entscheidungen, Verfahren und 
Veröffentlichungen der 
Durchsetzungsbehörden. 

 

Abänderung  88 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Der Bericht enthält eine Bewertung der 
Auswirkungen dieser Verordnung auf den 
Geschäftsverkehr und eine Beurteilung 
der Auswirkungen der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Zahlungsverzug 
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auf die Beobachtung der 
Zahlungsverzugspraktiken in der Union. 

 

Abänderung  89 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Dem Bericht wird, sofern es für 
erforderlich und zweckmäßig erachtet 
wird, ein Gesetzgebungsvorschlag 
beigefügt. 

 

Abänderung  90 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Ab dem … [Geltungsbeginn dieser 
Verordnung] bis zum … [24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] gilt sie 
jedoch weiterhin in Situationen, in denen 
Kleinstunternehmen im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 
2013/34/EU und Selbstständige der 
Schuldner sind. 

 

Abänderung  91 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Sie gilt ab dem [Amt für 
Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen: 
12 Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

2. Sie gilt vorbehaltlich des 
Artikels 19 Unterabsatz 2 ab dem … [Amt 
für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen: 18 Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung]. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0300
Änderung der Richtlinie 2014/62/EU hinsichtlich bestimmter 
Berichtspflichten
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2014/62/EU hinsichtlich bestimmter Berichtspflichten 
(COM(2023)0582 – C9-0382/2023 – 2023/0355(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0582),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0382/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. April 2024 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0152/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Abänderung  1 

Vorschlag für einen Beschluss 
Titel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorschlag für einen Vorschlag für eine 
BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Richtlinie 2014/62/EU 
hinsichtlich bestimmter Berichtspflichten 

zur Änderung der Richtlinie 2014/62/EU 
hinsichtlich bestimmter Berichtspflichten 

 (Die Änderung gilt für den gesamten Text 
(mit Ausnahme der Fußnoten): Im 
gesamten Kommissionsvorschlag wird das 
Wort „Beschluss“ durch das Wort 
„Richtlinie“ ersetzt.) 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für einen Beschluss 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die vorliegende Richtlinie beruht 
auf einer sorgfältigen Prüfung der 
besonderen Umstände dieses 
Rechtsinstruments und beschränkt sich 
auf diesen Kriminalitätsbereich. Dies gilt 
unbeschadet der Notwendigkeit, für ein 
angemessenes Maß an Berichtspflichten 
im Bereich des EU-Strafrechts zu sorgen. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für einen Beschluss 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) [„Nach Artikel 3 des dem EUV und 
dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 
über die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des 

(6) Nach Artikel 3 und Artikel 4a 
Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 
beigefügten Protokolls Nr. 21 über die 
Position des Vereinigten Königreichs und 
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Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts hat Irland mitgeteilt, dass es sich an 
der Annahme und Anwendung dieses 
Beschlusses beteiligen möchte“ ODER 
„Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV 
und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 21 über die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 
dieses Protokolls beteiligt sich Irland 
nicht an der Annahme dieses Beschlusses 
und ist weder durch diesen Beschluss 
gebunden noch zu seiner Anwendung 
verpflichtet.“ ]. 

Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts hat Irland 
mitgeteilt, dass es sich an der Annahme 
und Anwendung dieser Richtlinie 
beteiligen möchte. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für einen Beschluss 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Richtlinie 2014/62/EU sollte 
daher entsprechend geändert werden — 

(7) Die Richtlinie 2014/62/EU sollte 
daher entsprechend geändert werden. Da 
die gezielte Änderung der genannten 
Richtlinie ausschließlich die Streichung 
einer Berichtspflicht betrifft, muss sie 
nicht unbedingt von den Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden — 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0301
Zugang zuständiger Behörden zu zentralen Bankkontenregistern über die 
zentrale Zugangsstelle
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
den Zugang zuständiger Behörden zu zentralen Bankkontenregistern über die zentrale 
Zugangsstelle (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0429),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 87 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0338/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9‑0004/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;
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3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0244 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1153 in Bezug auf den Zugang 
zuständiger Behörden zu zentralen Bankkontenregistern über das Vernetzungssystem 
und auf technische Maßnahmen zur Erleichterung der Verwendung von 
Transaktionsaufzeichnungen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 87 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um schwere Straftaten, einschließlich Terrorismus, zu verhüten, aufzudecken, zu 

untersuchen oder strafrechtlich zu verfolgen, ist es notwendig, den Zugriff auf 

Finanzinformationen zu optimieren und zu erleichtern. Insbesondere ist ein rascher 

Zugriff auf Finanzinformationen für wirksame strafrechtliche Ermittlungen sowie für 

das Aufspüren und die anschließende Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen 

aus Straftaten von zentraler Bedeutung, insbesondere bei Ermittlungen in Fällen 

von organisierter Kriminalität und Cyberkriminalität. 

(2) Gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates2 

können die Behörden, die von den Mitgliedstaaten aus dem Kreise ihrer für die 

Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten zuständigen 

Behörden benannt wurden, vorbehaltlich bestimmter Garantien und Einschränkungen 

auf Bankkontoinformationen zugreifen und diese abfragen. In der Richtlinie (EU) 

2019/1153 werden Bankkontoinformationen als bestimmte Informationen definiert, 

die in den von den Mitgliedstaaten nach der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates3 eingerichteten zentralen automatisierten 

Mechanismen enthalten sind. Solche zentralen automatisierten Mechanismen werden 

in der Richtlinie (EU) 2019/1153 als zentrale Bankkontenregister bezeichnet. 

                                                
2  Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 

2019 zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- 
und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder 
Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI 
des Rates (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 122). 

3  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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(3) Die gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1153 benannten zuständigen Behörden 

umfassen mindestens die Vermögensabschöpfungsstellen und können auch 

Steuerbehörden und Korruptionsbekämpfungsstellen umfassen, soweit diese nach 

nationalem Recht für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung 

von Straftaten zuständig sind. Gemäß jener Richtlinie sind diese zuständigen 

Behörden lediglich befugt, auf das zentrale Bankkontenregister des Mitgliedstaats, 

der diese Behörden benannt hat, direkt zuzugreifen und es abzufragen. 

(4) Die Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates4+, mit der 

die Richtlinie (EU) 2015/849 ersetzt wird und die wesentlichen Merkmale des mit 

jener Richtlinie geschaffenen Systems beibehalten werden, sieht außerdem vor, dass 

die zentralen automatisierten Mechanismen über das Vernetzungssystem für 

Bankkontenregister (im Folgenden „Vernetzungssystem“), das von der Kommission 

entwickelt und betrieben werden soll, miteinander vernetzt werden. Gemäß der 

Richtlinie (EU) 2024/...++ haben jedoch nur die zentralen Meldestellen weiterhin 

direkten Zugang zu den zentralen automatisierten Mechanismen, einschließlich über 

das Vernetzungssystem. 

                                                
4  Richtlinie (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 

die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur 
Änderung und Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L, …, ELI: …). 

+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie Dokument PE-CONS 37/24 
(2021/0250(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie einfügen. 

++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie Dokument PE-CONS 37/24 
(2021/0250(COD)) einfügen. 
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(5) Aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters der organisierten Kriminalität, der 

Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche sowie der Bedeutung einschlägiger 

Finanzinformationen für die Bekämpfung schwerer Straftaten, unter anderem durch, 

soweit möglich und angemessen, rasches Aufspüren, Einfrieren und Einziehen illegal 

erworbener Vermögenswerte, sollten die gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1153 

benannten zuständigen Behörden direkt über das Vernetzungssystem auf die 

zentralen Bankkontenregister anderer Mitgliedstaaten zugreifen und darin Abfragen 

durchführen können. 

(6) Die mit der Richtlinie (EU) 2019/1153 eingeführten Garantien und Einschränkungen 

sollten auch für die Befugnis zum Zugriff auf und zur Abfrage von 

Bankkontoinformationen über das Vernetzungssystem gelten. Diese Garantien und 

Einschränkungen – im Einklang mit dem Grundsatz der Datensparsamkeit – 

beziehen sich darauf, welche Behörden zum Zugriff auf und zur Abfrage von 

Bankkontoinformationen befugt sind, auf die Zwecke, zu denen der Zugriff auf und 

die Abfrage von Bankkontoinformationen gestattet ist, die Arten von Informationen, 

auf die zugegriffen werden darf und die abgefragt werden dürfen, die Anforderungen 

an das Personal der gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1153 benannten zuständigen 

Behörden, die Datensicherheit sowie die Protokollierung des Zugriffs und der 

Abfragen. 
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(7) Der grenzüberschreitende Zugriff der gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1153 

benannten zuständigen Behörden auf Bankkontoinformationen über das 

Vernetzungssystem beruht auf dem gegenseitigen Vertrauen der Mitgliedstaaten, 

das sich daraus ableitet, dass sie die Grundrechte und Grundsätze achten, die in 

Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) anerkannt sind, 

etwa das Recht auf die Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf den 

Schutz personenbezogener Daten und Verfahrensrechte, darunter das Recht auf 

einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht, die 

Unschuldsvermutung und die Verteidigungsrechte und die Grundsätze der 

Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten 

und Strafen sowie die Grundrechte und Prinzipien, die im Völkerrecht und in 

internationalen Übereinkünften, deren Vertragsparteien die Union oder alle 

Mitgliedstaaten sind, einschließlich der Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie in den Verfassungen der 

Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen anerkannt sind. 
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(8) Transaktionsaufzeichnungen enthalten sehr wichtige Informationen für 

strafrechtliche Ermittlungen. Finanzermittlungen werden jedoch dadurch 

behindert, dass Finanzinstitute und Kreditinstitute, einschließlich Anbieter von 

Kryptowerte-Dienstleistungen, den für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 

oder Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden 

Transaktionsaufzeichnungen in unterschiedlichen Formaten zur Verfügung 

stellen, die nicht umgehend analysiert werden können. Der Informationsaustausch 

zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die Entwicklung 

grenzüberschreitender Finanzermittlungen wird dadurch behindert, dass die 

meisten Ermittlungen zu schweren Straftaten grenzüberschreitenden Charakter 

haben, sich die Formate für die Bereitstellung von Transaktionsaufzeichnungen 

voneinander unterscheiden und Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von 

Transaktionsaufzeichnungen bestehen. Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit 

der zuständigen Behörden bei der Durchführung von Finanzermittlungen werden 

in dieser Richtlinie Maßnahmen festgelegt, mit denen sichergestellt wird, dass 

Finanzinstitute und Kreditinstitute in der gesamten Union, einschließlich Anbieter 

von Kryptowerte-Dienstleistungen, Transaktionsaufzeichnungen in einem Format 

bereitstellen, das von den zuständigen Behörden leicht verarbeitet und analysiert 

werden kann. 
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(9) Die Bedingungen und Verfahren, unter denen die zuständigen Behörden von 

Finanzinstituten und Kreditinstituten Transaktionsaufzeichnungen anfordern 

können, unterliegen den im nationalen Recht festgelegten Verfahrensvorschriften. 

Die Harmonisierung der technischen Vorkehrungen für die Bereitstellung von 

Transaktionsaufzeichnungen durch Finanzinstitute und Kreditinstitute auf 

Ersuchen der zuständigen Behörden sollte die nationalen Verfahrensvorschriften 

und -garantien, nach denen die zuständigen Behörden 

Transaktionsaufzeichnungen anfordern können, unberührt lassen. 

(10) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen, unter denen die Finanzinstitute 

und Kreditinstitute den zuständigen Behörden Transaktionsaufzeichnungen 

bereitstellen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden5. 

                                                
5  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(11) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten die Art, den 

organisatorischen Status, die Aufgaben und die Vorrechte der gemäß den 

nationalen Rechtsvorschriften für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 

oder Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden und Stellen 

berücksichtigen, einschließlich der bestehenden Mechanismen zum Schutz der 

Finanzsysteme vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 
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(12) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im 

Rahmen dieser Richtlinie unterliegt der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen 

Parlaments und des Rates6, in der die Vorschriften zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 

Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 

von Straftaten oder der Strafvollstreckung im Einklang mit einer Reihe von 

Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere 

Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, 

Zweckbindung, Datensparsamkeit, sachliche Richtigkeit, Begrenzung der Fristen 

für die Speicherung, Integrität und Vertraulichkeit sowie Verantwortlichkeit, 

festgelegt sind. Die vorliegende Richtlinie steht daher im Einklang mit den in 

Artikel 6 EUV und in der Charta anerkannten Grundrechten und Grundsätzen, 

insbesondere mit dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und dem 

Recht auf Schutz personenbezogener Daten. 

                                                
6  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(13) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich den mit der Richtlinie (EU) 2019/1153 

benannten, für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von 

Straftaten zuständigen Behörden über 2024/... das Vernetzungssystem für 

Bankkontenregister den Zugang zu und die Abfrage in den zentralen 

Bankkontenregistern anderer Mitgliedstaaten zu ermöglichen und die Verwendung 

von Transaktionsaufzeichnungen durch die zuständigen Behörden zur Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten zu erleichtern, 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 

vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Richtlinie auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/1153;Year2:2019;Nr2:1153&comp=


 

 1151 

(14) ▌Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beigefügten Protokolls Nr. 21 über 

die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland mit Schreiben vom 25. Oktober 

2021 mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und der Anwendung dieser Richtlinie 

beteiligen möchte. ▌ 

▌ 

(15) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(16) Die Richtlinie (EU) 2019/1153 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(17) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates7 angehört 

▌und hat am 6. September 2021 seine Stellungnahme abgegeben▌– 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                
7  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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Artikel 1 

Die Richtlinie (EU) 2019/1153 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  In dieser Richtlinie werden folgende Maßnahmen festgelegt:  

a) Maßnahmen, die es den zuständigen Behörden erleichtern sollen, 

zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung 

schwerer Straftaten auf Finanz- und Bankkontoinformationen 

zuzugreifen und diese zu verwenden;  

b) Maßnahmen, die den Zugriff zentraler Meldestellen auf 

Strafverfolgungsinformationen für die Verhütung und 

Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden 

Vortaten und Terrorismusfinanzierung erleichtern sollen, und 

Maßnahmen, die die Zusammenarbeit zwischen den zentralen 

Meldestellen vereinfachen sollen; und  

c) technische Maßnahmen, die den zuständigen Behörden die 

Verwendung von Transaktionsaufzeichnungen zur Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten 

auf Finanz- und Bankkontoinformationen erleichtern sollen.“ 
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b) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e)  Verfahren nach nationalem Recht, nach denen die für die Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten 

zuständigen Behörden von Finanzinstituten und Kreditinstituten die 

Vorlage von Transaktionsaufzeichnungen verlangen können, 

einschließlich Fristen für die Übermittlung von 

Transaktionsaufzeichnungen.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 7 erhält folgende Fassung:  

„7.  ‚Bankkontoinformationen‘ die in Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 

2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten 

Informationen* ; 

_______________ 

* Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden 
Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und 
Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L, …, ELI: …).“; 

                                                
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle einfügen. 
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b) Die folgenden Nummern werden eingefügt:  

„(7a) ‚Transaktionsaufzeichnungen‘ die Einzelheiten der Vorgänge, die 

während eines bestimmten Zeitraums über ein bestimmtes 

Zahlungskonto im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates* oder 

über ein durch die IBAN im Sinne des Artikels 2 Nummer 15 der 

genannten Verordnung identifiziertes Bankkonto ausgeführt wurden, 

oder die Einzelheiten von Kryptowertetransfers im Sinne des Artikels 3 

Nummer 10 der Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen 

Parlaments und des Rates**;  

(7b) ‚Kreditinstitut‘ ein Kreditinstitut im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der 

Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates***+; 

(7c) ‚Finanzinstitut‘ ein Finanzinstitut im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 

der Verordnung (EU) 2024/...++; 

(7d) ‚Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen‘ einen Anbieter von 

Krypto-Dienstleistungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 

der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des 

Rates****; 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung und in der Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle der genannten Verordnung einfügen. 

++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 36/24 
(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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_______________ 

* Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften 
und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften 
in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. 
L 94 vom 30.3.2012, S. 22). 

** Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte und zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, 
S. 1). 

*** Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L, …, ELI: …). 

**** Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 
Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 
(ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40).“ 
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3. Die Überschrift von Kapitel II erhält folgende Fassung: 

„ZUGRIFF DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN AUF 

BANKKONTOINFORMATIONEN UND FORMAT DER 

TRANSAKTIONSDATENSÄTZE“ 

4. In Artikel 4 werden die folgenden Absätze eingefügt: 

„(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nach Artikel 3 Absatz 1 der 

vorliegenden Richtlinie benannten zuständigen nationalen Behörden befugt 

sind, direkt und umgehend über das gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Richtlinie 

(EU) 2024/...+ eingerichtete Vernetzungssystem für Bankkontenregister (im 

Folgenden „Vernetzungssystem“) auf die verfügbaren 

Bankkontoinformationen in anderen Mitgliedstaaten zuzugreifen und diese 

abzufragen, sofern dies für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung einer schweren Straftat oder zur 

Unterstützung einer strafrechtlichen Ermittlung im Zusammenhang mit einer 

schweren Straftat, einschließlich der Ermittlung, Rückverfolgung und 

Sicherstellung der mit dieser Ermittlung zusammenhängenden 

Vermögenswerte, erforderlich ist. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS Nr./JJ 

(2021/0250(COD)) einfügen. 
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Ein Mitgliedstaat kann die Befugnis, über das Vernetzungssystem auf 

Bankkontoinformationen zuzugreifen und diese abzufragen, auf Situationen 

beschränken, in denen seine gemäß Artikel 3 Absatz 1 benannten 

zuständigen nationalen Behörden berechtigten Grund zu der Annahme 

haben, dass es in anderen Mitgliedstaaten relevante 

Bankkontoinformationen geben könnte. 

Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 dürfen 

Bankkontoinformationen, die durch den Zugriff auf das Vernetzungssystem 

und die Abfrage dieser Zugangsstelle erlangt wurden, nur für den Zweck 

verarbeitet werden, für den sie erhoben wurden.  

Der Zugriff und die Abfrage gemäß dem vorliegenden Absatz werden unter 

anderem auch dann als direkt und umgehend erachtet, wenn die nationalen 

Behörden, die die zentralen Bankkontenregister betreiben, die 

Bankkontoinformationen über einen automatisierten Mechanismus zügig 

den zuständigen Behörden übermitteln, sofern kein zwischengeschaltetes 

Institut in die angeforderten Daten oder die zu übermittelnden 

Informationen eingreifen kann. 
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(1b) Der Zugriff und die Abfrage gemäß dem vorliegenden Artikel erfolgen 

unbeschadet der nationalen Verfahrensgarantien sowie der Vorschriften der 

Union und der nationalen Vorschriften über den Schutz personenbezogener 

Daten.“ 

5. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Zugriffe auf und Abfragen von Bankkontoinformationen nach 

Artikel 4 Absätze 1 und 1a werden nur im Einzelfall durchgeführt und 

sind dem innerhalb der jeweils zuständigen Behörde eigens zur 

Wahrnehmung dieser Aufgaben benanntem und ermächtigtem 

Personal vorbehalten.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass technische und 

organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Datensicherheit nach hohen technologischen Standards zum Zwecke 

der Ausübung der Befugnis der zuständigen Behörden zum Zugriff auf 

und zur Abfrage von Bankkontoinformationen gemäß Artikel 4 

Absätze 1 und 1a zu gewährleisten.“ 
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6. Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Behörden, die die zentralen 

Bankkontenregister betreiben, sicherstellen, dass über jeden Zugriff auf und 

jede Abfrage von Bankkontoinformationen, der bzw. die nach Artikel 4 

Absätze 1 und 1a von den benannten zuständigen Behörden durchgeführt 

wird, Protokoll geführt wird.“ 
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7. In Kapitel II wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 6a 

Transaktionsaufzeichnungen 

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Finanzinstitute und Kreditinstitute, 

einschließlich Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die gemäß Absatz 

2 festgelegten technischen Spezifikationen einhalten, wenn sie nach 

Maßgabe des nationalen Rechts Ersuchen um Transaktionsaufzeichnungen 

beantworten, die von den zuständigen Behörden im Rahmen strafrechtlicher 

Ermittlungen gestellt werden, unter anderem hinsichtlich der Ermittlung, 

Rückverfolgung und Sicherstellung von Vermögenswerten im 

Zusammenhang mit solchen Ermittlungen. 
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(2)  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Wege von 

Durchführungsrechtsakten technische Spezifikationen zur Festlegung des 

strukturierten elektronischen Formats und der technischen Mittel für die 

Bereitstellung von Transaktionsaufzeichnungen zu erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. Bei Erlass dieser 

Durchführungsrechtsakte trägt die Kommission den Entwicklungen bei den 

einschlägigen Standards für Finanznachrichten Rechnung.“ 
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8. In Artikel 12 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen Europol, 

falls zweckmäßig, auffordern können, sie bei der Durchführung der in 

Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2024/...+ und Artikel 40 der Verordnung (EU) 

2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates*++ genannten 

gemeinsamen Analyse – vorbehaltlich der Zustimmung aller teilnehmenden 

zentralen Meldestellen, im Rahmen des Mandats von Europol und zur 

Wahrnehmung der in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben h und z der Verordnung 

(EU) 2016/794 festgelegten Aufgaben und unbeschadet der in der 

Verordnung (EU) 2024/...+++ festgelegten Zuständigkeiten der Behörde für 

die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – zu 

unterstützen. 

__________ 

* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L, …, 
ELI: …).“ 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 35/24 

(2021/0240(COD)) enthaltenen Verordnung und in der Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle der genannten Verordnung einfügen. 

+++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 35/24 
(2021/0240(COD)) einfügen. 
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9. In Artikel 22 wird folgender Absatz angefügt:  

„(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011.“ 
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Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [3 Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen.  

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes setzen die Mitgliedstaaten 

die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Artikel 1 

Nummern 4 und 5 dieser Richtlinie bis zum … [5 Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. 

Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am …. 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Die Präsidentin   Der Präsident 

 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



1167

Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0302
Verordnung über Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrmaßnahmen für 
Feuerwaffen, deren wesentliche Komponenten und Munition (Neufassung)
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrmaßnahmen für Feuerwaffen, deren wesentliche 
Komponenten und Munition, zur Umsetzung des Artikels 10 des Protokolls der 
Vereinten Nationen gegen die unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, dazugehörigen 
Teilen und Komponenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel damit, in 
Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (VN-Feuerwaffenprotokoll) 
(Neufassung) (COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0480),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 33 und 207 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0365/2022),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten1,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 11. September 2023 an 
den Ausschuss für internationalen Handel gemäß Artikel 110 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 

                                               
1 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 110 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel 
(A9‑0312/2023), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0288 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrmaßnahmen für Feuerwaffen, deren 
wesentliche Komponenten und Munition, zur Umsetzung des Artikels 10 des Protokolls der 
Vereinten Nationen gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, 
Komponenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit in Ergänzung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität (VN-Feuerwaffen-Protokoll) (Neufassung)* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 33 und 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) An der Verordnung (EU) Nr. 285/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates2 sind 

mehrere Änderungen vorzunehmen, um gemeinsamen Vorschriften für die Ausfuhr, 

Einfuhr und Durchfuhr von Feuerwaffen, deren wesentlichen Komponenten, Munition, 

Schreckschuss- und Signalwaffen, deaktivierte Feuerwaffen, halbfertige Feuerwaffen, 

halbfertige wesentliche Komponenten und Schalldämpfer festzulegen. Aus Gründen der 

Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Verordnung neu zu fassen. 

(2) Die Kommission hat gemäß dem Beschluss 2001/748/EG3 das Protokoll der Vereinten 

Nationen gegen die unerlaubten Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten 

und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit in Ergänzung des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 

Kriminalität4 (im Folgenden „VN-Feuerwaffen-Protokoll“) am 16. Januar 2002 im Namen 

der Europäischen Union unterzeichnet. 

                                                
2 Verordnung (EU) Nr. 258/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. März 2012 zur Umsetzung des Artikels 10 des Protokolls der Vereinten Nationen 
gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, dazugehörigen Teilen und 
Komponenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel damit, in Ergänzung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität (VN-Feuerwaffen-Protokoll) und zur Einführung von Ausfuhrgenehmigungen 
für Feuerwaffen, deren Teile, Komponenten und Munition sowie von Maßnahmen 
betreffend deren Einfuhr und Durchfuhr (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 1). 

3 Beschluss 2001/748/EG des Rates vom 16. Oktober 2001 zur Unterzeichnung — im 
Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Protokolls betreffend die Bekämpfung der 
unerlaubten Herstellung von und des unerlaubten Handels mit Schusswaffen, Teilen von 
Schusswaffen und Munition zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (ABl. L 280 vom 24.10.2001, S. 5). 

4 ABl. L 89 vom 25.3.2014, S. 10. 
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(3) Das VN-Feuerwaffen-Protokoll, mit dem die Zusammenarbeit zwischen den 

Vertragsstaaten gefördert, erleichtert und verstärkt werden soll, um die unerlaubte 

Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen und Komponenten und Munition sowie den 

unerlaubten Handel damit zu verhüten, zu bekämpfen und zu beseitigen, ist am 3. Juli 2005 

in Kraft getreten. 

(4) Zur Umsetzung des VN-Feuerwaffen-Protokolls nahm die Union die Verordnung (EU) 

Nr. 258/2012 an. Das VN-Feuerwaffen-Protokoll wurde mit dem Beschluss 2014/164/EU 

des Rates5 durch die Union ratifiziert. 

(5) Das VN-Feuerwaffen-Protokoll verpflichtet die Vertragsstaaten, Verwaltungsverfahren 

oder -systeme einzuführen oder zu verbessern, um die Herstellung, Kennzeichnung, 

Einfuhr und Ausfuhr von Feuerwaffen wirksam zu kontrollieren. 

(6) Das VN-Feuerwaffen-Protokoll und somit auch diese Verordnung gelten nicht für 

zwischenstaatliche Transaktionen oder für staatliche Transfers in Fällen, in denen die 

Anwendung des VN-Feuerwaffen-Protokolls das Recht eines Vertragsstaats berühren 

würde, im Interesse der nationalen Sicherheit Maßnahmen zu ergreifen, die mit der 

Charta der Vereinten Nationen im Einklang stehen. 

                                                
5 Beschluss 2014/164/EU des Rates vom 11. Februar 2014 über den Abschluss – im Namen 

der Europäischen Union – des Protokolls gegen die unerlaubte Herstellung von 
Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition und gegen den 
unerlaubten Handel damit, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (ABl. L 89 vom 25.3.2014, S. 7). 
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(7) Diese Verordnung lässt die Anwendung von Artikel 346 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, der auf die wesentlichen Sicherheitsinteressen der 

Mitgliedstaaten, soweit sie die Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial 

oder den Handel damit betreffen, Bezug nimmt, unberührt. Nach der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union kann diese Bestimmung jedoch nicht 

dahingehend ausgelegt werden, dass sie den Mitgliedstaaten die Befugnis verleiht, von 

den Bestimmungen des Vertrags durch bloße Berufung auf diese Interessen 

abzuweichen. Somit müssen Mitgliedstaaten, die die nach Artikel 346 AEUV 

vorgesehene Ausnahmeregelung nutzen wollen, nachweisen, dass eine solche Ausnahme 

notwendig ist, um ihre wesentlichen Sicherheitsinteressen zu wahren. Diese Verordnung 

hat keine Auswirkungen auf die Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates6. 

(8) Diese Verordnung sollte im Einklang mit den anderen einschlägigen Bestimmungen zu 

Feuerwaffen, deren wesentlichen Komponenten, Munition, Schreckschuss- und 

Signalwaffen, deaktivierten Feuerwaffen, halbfertigen Feuerwaffen, halbfertigen 

wesentlichen Komponenten und Schalldämpfern für militärische Zwecke, 

Sicherheitsstrategien, dem illegalen Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen sowie 

der Ausfuhr von Militärtechnologie, einschließlich des Gemeinsamen 

Standpunkts 2008/944/GASP des Rates7 und des Beschlusses (GASP) 2021/388, stehen. 

                                                
6 Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur 

Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von 
Verteidigungsgütern (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1). 

7 Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/GASP des Rates vom 8. Dezember 2008 betreffend 
gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und 
Militärgütern (ABl. L 335 vom 13.12.2008, S. 99). 

8 Beschluss (GASP) 2021/38 des Rates vom 15. Januar 2021 zur Festlegung eines 
gemeinsamen Ansatzes für Bestandteile von Endverbleibsbescheinigungen im Kontext 
der Ausfuhr von Kleinwaffen und leichten Waffen sowie zugehöriger Munition (ABl. L 
14 vom 18.1.2021, S. 4). 
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(9) Die vorliegende Verordnung sollte nicht für Transaktionen mit Feuerwaffen, deren 

wesentlichen Komponenten, Munition, Schreckschuss- und Signalwaffen, deaktivierten 

Feuerwaffen, halbfertigen Feuerwaffen, halbfertigen wesentlichen Komponenten und 

Schalldämpfern gelten, die im unmittelbaren oder mittelbaren Rahmen von 

Vertragsverhältnissen oder nachweislich aufgrund von Endverbleibsbescheinigungen 

für die Streitkräfte, die Polizei oder Behörden bestimmt sind. Diese Ausnahme gilt nicht 

für Feuerwaffen, deren wesentliche Komponenten, Munition, Schreckschuss- und 

Signalwaffen, deaktivierte Feuerwaffen, halbfertige Feuerwaffen, halbfertige 

wesentliche Komponenten und Schalldämpfer der Kategorie C, die in Drittstaaten 

verbracht werden. Diese Ausnahme sollte Transaktionen mit den genannten Waren 

einschließen, die für die Entwicklung, Erprobung, Erzeugung, Wartung oder 

Präsentation unter Einbeziehung privater Einrichtungen bestimmt sind, wenn das 

Endprodukt ausschließlich für die Streitkräfte, die Polizei oder Behörden konzipiert ist 

oder an diese geliefert wird. 
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(10) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Richtlinie (EU) 2021/555 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9, die die Verbringung von Feuerwaffen für den 

zivilen Gebrauch innerhalb des Hoheitsgebiets der Union regelt, während die 

vorliegende Verordnung lediglich für die Einfuhr in das Zollgebiet der Union, die 

Durchfuhr durch das Zollgebiet der Union und die Ausfuhr aus dem Zollgebiet der 

Union gilt. Daher unterliegen Feuerwaffen, deren wesentliche Komponenten, Munition, 

Schreckschuss- und Signalwaffen sowie deaktivierte Feuerwaffen, die im Zollgebiet der 

Union in den zollrechtlich freien Verkehr überlassen wurden, den Anforderungen der 

Richtlinie (EU) 2021/555. Darüber hinaus regelt die vorliegende Verordnung nicht das 

Eigentum an Waffen oder die Erteilung von Genehmigungen für Privatpersonen, 

Waffenhändler oder Makler. In der Richtlinie (EU) 2021/555 sind Vorschriften für den 

Erwerb und den Besitz festgelegt, die die Erteilung von Genehmigungen für 

Privatpersonen, Waffenhändler und Makler einschließen. 

(11) Diese Verordnung lässt die mit der Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10 eingeführte Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der 

Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem 

Verwendungszweck unberührt. 

                                                
9 Richtlinie (EU) 2021/555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. März 2021 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (ABl. L 115 
vom 6.4.2021, S. 1). 

10 Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 
über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen 
Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck (ABl. L 206 vom 11.6.2021, S. 1). 
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(12) Diese Verordnung lässt die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten unberührt, die gemäß 

einer Sanktionsregelung bestehen, die durch einen Beschluss oder einen Gemeinsamen 

Standpunkt des Rates angenommen wurde oder aufgrund der Verpflichtungen bestehen, 

die durch den Gemeinsamen Standpunkt 2003/468/GASP des Rates betreffend die 

Überwachung von Waffenvermittlungstätigkeiten11 auferlegt werden. 

(13) ▌ Durch die vorliegende Verordnung werden Befugnisse im Rahmen und nach Maßgabe ▌ 

der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates12 und 

der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission13 in keiner Weise 

eingeschränkt. 

(14) Viele Begriffsbestimmungen ▌ der Richtlinie (EU) 2021/555 und der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013 sollten für die vorliegende Verordnung gelten. 

(15) Aufgrund der Art der unter die vorliegende Verordnung fallenden Waren können einige 

Zollvereinfachungen, wie beispielsweise die mündliche Zollanmeldung, nicht 

angewendet werden. 

▌ 

                                                
11 Gemeinsamer Standpunkt 2003/468/GASP des Rates vom 23. Juni 2003 über die 

Kontrolle von Waffenvermittlungstätigkeiten (ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 79). 
12 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, 
S. 1). 

13 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union 
(ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1). 
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(16) Sind Feuerwaffen nicht ordnungsgemäß gemäß Artikel 8 des VN-Feuerwaffen-

Protokolls gekennzeichnet, so sollten die Mitgliedstaaten die Vernichtung einbehaltener 

Feuerwaffen auf Kosten des Einführers beschließen können. 

(17) ▌Feuerwaffen, deren wesentliche Komponenten und Munition sollten nur zur 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden, wenn sie 

ordnungsgemäß gemäß der Richtlinie (EU) 2021/555 gekennzeichnet sind. Solange diese 

Kennzeichnung nicht vorhanden ist, sollten Einführer die Feuerwaffen zu einem 

anderen Zollverfahren wie dem Zolllagerverfahren, der aktiven Veredelung oder dem 

Freizonenverfahren anmelden und im Rahmen dieser Verfahren der 

Kennzeichnungspflicht im Einklang mit den zollrechtlichen Vorschriften der Union 

nachkommen, sei es in ihren eigenen Räumlichkeiten oder an anderen zugelassenen 

Orten, wie nationalen Prüfständen oder Beschussämtern. Personen, deren Gewerbe in 

der Herstellung, dem Vertrieb, dem Tausch, dem Verleih, der Reparatur, der 

Veränderung oder dem Umbau von Feuerwaffen, deren wesentlichen Komponenten und 

Munition besteht, sollte es jedoch im Einklang mit Artikel 4 der Richtlinie 

(EU) 2021/555 gestattet sein, die Kennzeichnung von Feuerwaffen, Munition und 

wesentlichen Komponenten unverzüglich nach der Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr vorzunehmen, da dies gemäß der besagten Richtlinie zulässig ist und durch 

diese Richtlinie das Inverkehrbringen von nicht gekennzeichneten Waren verhindert 

wird. Diese Personen müssen jedoch den Anforderungen des Artikels 8 Absatz 1 

Buchstabe b nachkommen, wonach Feuerwaffen mit Einfuhrkennzeichnungen zu 

versehen sind. 
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(18) Für deaktivierte Feuerwaffen sollte im Fall von nicht ansässigen Personen, die gemäß 

der vorliegenden Verordnung entsprechend befugt sind, nur dann eine Zollanmeldung 

zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder zur vorübergehenden 

Verwendung erfolgen, wenn für diese Waffen eine Deaktivierungsbescheinigung vorliegt 

und die Waffen nach Artikel 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der 

Kommission14 gekennzeichnet sind. Vorbehaltlich des Erhalts dieser Bescheinigung oder 

einer ordnungsgemäßen Kennzeichnung sollten Einführer deaktivierte Feuerwaffen zu 

einem anderen Zollverfahren wie dem Zolllagerverfahren oder dem Freizonenverfahren 

anmelden; im Rahmen eines solchen Verfahrens sollten sie bei den nach Artikel 15 der 

Richtlinie (EU) 2021/555 ▌ zuständigen Behörden die Überprüfung der Deaktivierung 

und die Ausstellung der Bescheinigung nach Artikel 3 der Durchführungsverordnung 

(EU) 2015/2403 ▌ beantragen können. 

                                                
14 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der Kommission vom 15. Dezember 2015 

zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über Deaktivierungsstandards und -techniken, 
die gewährleisten, dass Feuerwaffen bei der Deaktivierung endgültig unbrauchbar 
gemacht werden (ABl. L 333 vom 19.12.2015, S. 62). 
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(19) Lediglich Schreckschuss- und Signalwaffen, die die Normen der Durchführungsrichtlinie 

(EU) 2019/69 der Kommission15 erfüllen, sollten bei der Erteilung von Ein- oder 

Ausfuhrgenehmigungen und bei der Ein- und Ausfuhr als Schreckschuss- und 

Signalwaffen und nicht als Feuerwaffen eingestuft werden. Objekte, die leicht zu 

Feuerwaffen umgebaut werden können, sollten im Einklang mit der Zolltarifnomenklatur 

stets als Feuerwaffe eingestuft werden und von den Zollbehörden und den zuständigen 

Behörden wie Feuerwaffen behandelt werden. Um die Gefahr einer Umlenkung zu 

vermeiden, muss die Kohärenz der Vorgehensweisen nationaler Zollbehörden bei der 

Einstufung von Objekten, die bei der Einfuhr als Schreckschuss- und Signalwaffen 

angemeldet werden, sichergestellt werden. 

(20) Für den Eingang von Feuerwaffen, deren wesentlichen Komponenten und Munition in 

das Zollgebiet der Union sollte eine Einfuhrgenehmigung erforderlich sein. Aufgrund 

des hohen Risikos einer unerlaubten Herstellung von Feuerwaffen aus eingeführten 

unfertigen und nicht gekennzeichneten Erzeugnissen sollten lediglich Waffenhändler und 

Makler mit ordnungsgemäßer Genehmigung halbfertige Feuerwaffen und halbfertige 

wesentliche Komponenten einführen dürfen. 

                                                
15 Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/69 der Kommission vom 16. Januar 2019 zur 

Festlegung technischer Spezifikationen für Schreckschuss- und Signalwaffen gemäß der 
Richtlinie 91/477/EWG des Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von 
Waffen (ABl. L 15 vom 17.1.2019, S. 22). 
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(21) Bei der Beantragung einer Einfuhrgenehmigung sollte das Strafregister eines 

Antragstellers genauso streng geprüft werden wie bei Ausfuhrgenehmigungen, und die 

Mitgliedstaaten sollten die Informationen über Strafregistereinträge durch das mit dem 

Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates16 eingerichtete System einholen. Zuständige 

Behörden sollen ▌ prüfen, ob eingeführte Feuerwaffen als verloren gegangen, gestohlen 

oder auf andere Weise zur Sicherstellung im Schengener Informationssystem der zweiten 

Generation (SIS II) ausgeschrieben sind. In Artikel 47 der Verordnung (EU) 2018/1862 

des Europäischen Parlaments und des Rates17 ist der Zugang von Zulassungsstellen für 

Schusswaffen zu SIS II geregelt. Für die Zwecke der Durchführung der vorliegenden 

Verordnung sollten die zuständigen Behörden als Zulassungsstellen für Schusswaffen 

gelten. 

                                                
16 Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die Durchführung und 

den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 23). 

17 Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des 
Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des 
Beschlusses 2010/261/EU der Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56). 
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(22) Vorstrafen, die eine Straftat nach Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI 

des Rates18 darstellen, sollten ein Grund sein, die Einfuhr von Feuerwaffen, deren 

wesentlichen Komponenten und Munition, Schreckschuss- und Signalwaffen, 

deaktivierten Feuerwaffen, halbfertigen Feuerwaffen, halbfertigen wesentlichen 

Komponenten und Schalldämpfern zu verbieten. 

(23) Nicht im Zollgebiet der Union ansässigen Personen kann eine Genehmigung für die 

vorübergehende Einfuhr und die vorübergehende Ausfuhr von Feuerwaffen, deren 

wesentlichen Komponenten, Schreckschuss- und Signalwaffen, deaktivierten 

Feuerwaffen, halbfertigen Feuerwaffen, halbfertigen wesentlichen Komponenten und 

Schalldämpfern für Ausstellungsveranstaltungen, zum Zweck der Reparatur, für Jagd- 

oder Schießsportveranstaltungen oder historische Nachstellungen erteilt werden. 

Informationen im Zusammenhang mit Feuerwaffen, die zur vorübergehenden Verwendung 

angemeldet werden, sollten eindeutig dargelegt sein, damit die Zollbehörden und 

zuständigen Behörden die Bearbeitung effizient erledigen können und das Risiko, dass 

Feuerwaffen illegal im Zollgebiet der Union verbleiben, begrenzt wird. 

                                                
18 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen 

Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1). 
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(24) Gemäß Artikel 10 des VN-Feuerwaffen-Protokolls können die Vertragsstaaten 

vereinfachte Verfahren für die vorübergehende Einfuhr und Ausfuhr für nachweislich 

rechtmäßige Zwecke beschließen. Folglich werden in der vorliegenden Verordnung 

Erleichterungen in Bezug auf Genehmigungen für Mehrfachsendungen, 

Durchfuhrmaßnahmen und die vorübergehende Verwendung für Jagd- oder 

Schießsportveranstaltungen, historische Nachstellungen, Ausstellungen, zur 

Begutachtung und zur Reparatur festgelegt. 

(25) Aufgrund der Gefahr der Umlenkung von Feuerwaffen, deren wesentlichen 

Komponenten, Munition, Schreckschuss- und Signalwaffen, deaktivierten Feuerwaffen, 

halbfertigen Feuerwaffen, halbfertigen wesentlichen Komponenten und 

Schalldämpfern, die aus einem Drittland stammen und in ein zollrechtliches 

Versandverfahren mit Endbestimmung in einem Drittland überführt werden, im 

Rahmen dieses Verfahrens in das Zollgebiet der Union gelangen und durch das 

Zollgebiet der Union durchgeleitet werden, sollten die Zollbehörden und die zuständigen 

Behörden dieses Versandverfahren im Zollgebiet der Union ausdrücklich genehmigen, 

bevor es im Zollgebiet der Union durchgeführt wird. 
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(26) Um die Vereinfachung von Verwaltungsformalitäten voranzubringen, sollten Personen 

in der EU, die zum Besitz von Feuerwaffen befugt sind, in Sonderfällen von Einfuhr- 

und Ausfuhrgenehmigungen befreit werden. Aus Gründen der Sicherheit und zur 

Erleichterung von Kontrollen sollte jedoch in diesen Fällen die Rückverfolgbarkeit 

beibehalten werden. 

(27) Zur Verbesserung der Rechtssicherheit und der Berechenbarkeit sollte die Zustimmung 

eines anderen Mitgliedstaats eingeholt werden, bevor eine Einfuhrgenehmigung erteilt 

wird, in deren Rahmen eine Beförderung durch das Hoheitsgebiet dieses anderen 

Mitgliedstaats vorgesehen ist. Eine Zustimmung sollte ebenfalls eingeholt werden, wenn 

der für vorübergehend ausgeführte Waren vorgesehene Ort des Wiedereingangs im 

Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats gelegen ist. 

(28) Durch diese Verordnung sollten es den Mitgliedstaaten möglich sein, Maßnahmen im 

Bereich der Einfuhr zu erlassen, sofern diese Maßnahmen im Einklang mit dem Vertrag 

erlassen werden. Entsprechende Verbote oder Beschränkungen dürfen weder ein Mittel 

zur willkürlichen Diskriminierung, noch eine verschleierte Beschränkung des Handels 

darstellen. Die Kommission sollte unterrichtet werden, wenn ein Mitgliedstaat aufgrund 

einer außergewöhnlichen Entwicklung des Marktes der Auffassung ist, dass 

Schutzmaßnahmen erforderlich sein könnten. In dieser Verordnung sollten die 

Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen diese Maßnahmen von der Kommission 

genehmigt werden sollten. 
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(29) Es muss präzisiert werden, dass eine Person, die Feuerwaffen, deren wesentliche 

Komponenten, Munition, deaktivierte Feuerwaffen, halbfertige Feuerwaffen, halbfertige 

wesentliche Komponenten und Schalldämpfer auszuführen wünscht, im Besitz einer 

Ausfuhrgenehmigung sein muss. Die Berechtigung zum Beantragen einer solchen 

Genehmigung sollte auf Ausführer beschränkt sein, die befugt sind, diese Waren im 

Niederlassungsmitgliedstaat zu besitzen, damit zu handeln oder sie zu vermitteln. 

(30) Personen, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Ausfuhren durchführen, 

sollten eine Ausfuhrgenehmigung mit einer Gültigkeit von höchstens drei Jahren 

erhalten können, auch im Falle von mehreren aufeinanderfolgenden kurzzeitig 

geltenden Einfuhrgenehmigungen, die von einführenden Drittländern erteilt wurden. 

Unter Ausnahme der gefährlichsten Feuerwaffen sollten ergänzende allgemeine 

Genehmigungen der Union eingeführt werden, um den Verwaltungsaufwand für 

zugelassene Wirtschaftsbeteiligte für Sicherheit zu verringern. Die Mitgliedstaaten 

können zudem nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigungen einführen, wenn sie dies 

für erforderlich halten. 
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(31) Vor der Genehmigung einer Ausfuhr muss überprüft werden, dass das einführende 

Drittland die entsprechende Einfuhr genehmigt hat. Durchfuhrdrittländer sollten keine 

Einwände gegen die spezifische Beförderung haben. Um die Rechtssicherheit und 

Berechenbarkeit zu verbessern, sollte die Zustimmung des Durchfuhrdrittlands als erteilt 

angesehen werden, wenn innerhalb von 20 Arbeitstagen keine Einwände gegen die 

Durchfuhr eingehen. Haben sich Mitgliedstaaten entschieden, eine ausdrückliche 

Zustimmung zu verlangen, sollte dies für alle Wirtschaftsbeteiligten transparent sein. Es 

obliegt dem Ausführer, den zuständigen Behörden die entsprechenden Unterlagen 

vorzulegen. 

(32) Die Vorschriften über den Nachweis der Einfuhr in das Bestimmungsdrittland müssen 

vereinheitlicht werden. Daher sollten Personen, die eine Ausfuhr durchführen, 

verpflichtet werden, der zuständigen Behörde, die die Ausfuhrgenehmigung erteilt hat, 

einen Nachweis über den Eingang der Lieferung von Feuerwaffen, wesentlichen 

Komponenten, Munition, Schreckschuss- und Signalwaffen, deaktivierten Feuerwaffen, 

halbfertigen Feuerwaffen, halbfertigen wesentlichen Komponenten und Schalldämpfern 

in dem Einfuhrdrittland vorlegen, was insbesondere durch Vorlage der einschlägigen 

Einfuhrzolldokumente sichergestellt werden sollte. 
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(33) Bei der Erteilung von Genehmigungen sollten die Mitgliedstaaten ihren 

Verpflichtungen im Hinblick auf Sanktionen nachkommen, die aufgrund eines 

Beschlusses des Rates oder aufgrund einer Entscheidung der Organisation für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) oder aufgrund einer verbindlichen 

Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, insbesondere hinsichtlich 

Waffenembargos, verhängt wurden. Soweit diese internationalen Verpflichtungen in 

nationale Vorschriften umgesetzt sind, sollte präzisiert werden, dass die vorliegende 

Verordnung der Anwendung dieser Vorschriften nicht entgegensteht. 

(34) Vor der Genehmigung einer Ausfuhr ist zu prüfen, ob die Genehmigung einer im 

Wesentlichen identischen Transaktion von keinem anderen Mitgliedstaat verweigert 

wurde. Zur Erleichterung der entsprechenden Prüfungen müssen die Mitgliedstaaten 

Informationen über Verweigerungen austauschen. Neben dem elektronischen 

Austausch von Verweigerungen sollten die Mitgliedstaaten auch bestehende 

einschlägige Datenbanken wie beispielsweise COARM abfragen. 

(35) Es muss sichergestellt werden, dass die Voraussetzungen für ▌ Genehmigungen während 

der gesamten Geltungsdauer der Genehmigung weiter erfüllt werden, wie es im Fall von 

Genehmigungen für den Erwerb oder Genehmigungen für den Besitz einer Feuerwaffe in 

der ▌ Union nach der Richtlinie (EU) 2021/555 geregelt ist. 
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(36) Die zuständigen Behörden sollten die Zollbehörden über jede Ungültigerklärung, 

Aussetzung und Änderung, jeden Widerruf und jede Rücknahme einer Genehmigung 

unterrichten. Die Pflicht, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, gilt 

unbeschadet etwaiger nach nationalem Recht anwendbarer Rechtsbehelfe. 

(37) Um die Gefahr einer Umlenkung zu vermeiden und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand 

zu begrenzen, müssen verdächtige Sachverhalte untersucht werden; bei Vorliegen 

verdächtiger Sachverhalte sollten die Mitgliedstaaten eine Bestätigung des Eingangs durch 

die Behörden des Bestimmungsdrittlands verlangen. Wenn eine Eingangsbestätigung, 

gleich aus welchem Grund, nicht erlangt werden kann, sollte diese Information für eine 

spätere Verwendung im elektronischen Lizenzierungssystem erfasst werden. 

(38) Die Aufgaben der zuständigen Behörden hinsichtlich von Kontrollen nach dem Versand 

müssen präzisiert werden. ▌ 

▌ 
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(39) Für die Zwecke dieser Verordnung ist es im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Rückverfolgbarkeit von Feuerwaffen, deren wesentlichen Komponenten und Munition von 

größter Bedeutung, dass die zuständigen Behörden Zugang zu Europols Netzanwendung 

für sicheren Datenaustausch (SIENA – Secure Information Exchange Network 

Application) erhalten. Dieser Zugang sollte begrenzt und im Hinblick auf den verfolgten 

Zweck, nämlich die Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen, 

verhältnismäßig sein. Mitgliedstaaten, die die Verordnung (EU) 2016/794 des 

Europäischen Parlaments und des Rates19 anwenden, sollten diesen Zugang gewähren. 

(40) Um den risikobasierten Ansatz ▌ für in Anhang I aufgeführte Feuerwaffen, deren 

wesentliche Komponenten und Munition, ▌ Schreckschuss- und Signalwaffen, deaktivierte 

Feuerwaffen, halbfertige Feuerwaffen, halbfertige wesentliche Komponenten und 

Schalldämpfer zu ermöglichen, die in den Unionsmarkt eingeführt werden oder diesen 

verlassen, und um sicherzustellen, dass diese Kontrollen wirksam sind und im Einklang 

mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgen, sollten die Kommission, die 

zuständigen Behörden und die Zollbehörden eng zusammenarbeiten und Informationen 

austauschen. 

                                                
19 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 

über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 
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(41) Um die Rückverfolgung von Feuerwaffen zu erleichtern und den unerlaubten Handel mit 

Feuerwaffen, deren wesentlichen Komponenten, Munition, Schreckschuss- und 

Signalwaffen, deaktivierten Feuerwaffen, halbfertigen Feuerwaffen, halbfertigen 

wesentlichen Komponenten und Schalldämpfern wirksam zu bekämpfen, muss der 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten insbesondere durch eine bessere 

Nutzung der bestehenden Kommunikationskanäle sowie durch die Stärkung der 

Koordinierungsgruppe und eine Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit 

verbessert werden. 

▌ 

(42) Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss im Einklang mit den Verordnungen 

(EU) 2016/67920 und (EU) 2018/172521 des Europäischen Parlaments und des Rates 

erfolgen. 

(43) Es sollte Kohärenz mit den nach Unionsrecht geltenden Aufzeichnungspflichten hergestellt 

werden. 

▌ 

                                                
20 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

21 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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(44) Zum Schengen-Besitzstand gehört insbesondere ein Beschluss des Exekutivausschusses ▌ 

(SCH/Com-ex (99) 10)22, nach dem die Mitgliedstaaten bis 31. Juli eines jeden Jahres ihre 

nationalen Daten im Bereich des illegalen Waffenhandels für das Vorjahr auf der 

Grundlage des gemeinsamen Erhebungsbogens zur Erstellung von Statistiken melden 

müssen. Darüber hinaus empfahl die Kommission in ihrer Empfehlung vom 

17. April 2018 über Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit bei der Ausfuhr, 

Einfuhr und Durchfuhr von Feuerwaffen, deren Teilen und wesentlichen Komponenten 

und Munition, dass die Mitgliedstaten detaillierte – nach Ursprung oder Bestimmung 

aufgeschlüsselte – Statistiken über die Zahl der Genehmigungen, Verweigerungen, die 

Mengen und Werte der Ausfuhren und Einfuhren von Feuerwaffen im vorhergehenden 

Jahr erheben und diese Statistiken der Kommission vorlegen sollten. Durch die 

vorliegende Verordnung sollte es der Kommission ermöglicht werden, diese Daten 

unmittelbar aus den für die Durchführung dieser Verordnung eingerichteten 

elektronischen Systemen abzurufen. Die Statistiken sollten anonymisiert und so 

konzipiert sein, dass es auch indirekt nicht möglich ist, Rückschlüsse auf bestimmte 

Händler zu ziehen. 

                                                
22 Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 bezüglich des illegalen 

Waffenhandels (SCH/Com-ex(99) 10) (Abl. L 239 vom 22.9.2000, S. 469). 
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(45) Die Kommission sollte die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Daten zusammenstellen 

und bis zum 31. Oktober jedes Jahres im Rahmen eines Jahresberichts veröffentlichen. 

Der Bericht sollte veröffentlicht und dem Parlament übermittelt werden. 

(46) Vor der Veröffentlichung des Jahresberichts konsultiert die Kommission die 

Koordinierungsgruppe „Einfuhr und Ausfuhr von Feuerwaffen“, um zu prüfen, dass 

dem Berichtsentwurf keine sensiblen Geschäftsinformationen hinzugefügt wurde. 

(47) Zur Digitalisierung der in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren sollte ein 

elektronisches Lizenzierungssystem eingerichtet werden. Es ist wichtig, dass Personen, 

die berechtigt sind, einen Genehmigungsantrag zu stellen, vor Beginn des 

Antragsverfahrens in diesem System registriert sind. Da das elektronische 

Lizenzierungssystem die technische Grundlage für die Durchführung dieser 

Verordnung ist, sollte es so rasch wie möglich funktionsfähig sein. 
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(48) Die Mitgliedstaaten können ihre bestehenden nationalen Genehmigungssysteme 

beibehalten. In diesem Fall sollte das im Rahmen dieser Verordnung eingerichtete 

Lizenzierungssystem mit den jeweiligen nationalen Systemen verknüpft werden können. 

Durch diese Verknüpfung sollte sichergestellt werden, dass die Informationen über 

Genehmigungen, die unter Nutzung der nationalen Systeme erteilt werden, an das 

elektronische Lizenzierungssystem übermittelt werden. 

(49) Die allgemeine Durchsetzung der vorliegenden Verordnung sollte durch die 

Verknüpfung zwischen dem mit der vorliegenden Verordnung eingerichteten 

elektronischen Lizenzierungssystem und der Single-Window-Umgebung der EU für den 

Zoll, die mit der Verordnung (EU) 2022/2399 des Europäischen Parlaments und des 

Rates23 eingerichtet wurde, erleichtert werden. Zu diesem Zweck und im Einklang mit 

Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2022/2399 sollte die Kommission Teil A des 

Anhangs besagter Verordnung ändern. Erfolgt die vorübergehende Einfuhr oder 

Ausfuhr von Waren unter Verwendung eines Carnet ATA gemäß Anhang I zu Anlage A 

des Übereinkommens über die vorübergehende Verwendung (Übereinkommen von 

Istanbul)24, so sollten die zuständigen Behörden über die Verwendung des Carnet ATA 

informiert werden. Zwar kann die entsprechende Information insofern nicht 

automatisch ausgetauscht werden, als nicht alle Vertragsparteien das elektronische 

Carnet ATA anwenden, dennoch sollte eine weitere Automatisierung auf der Grundlage 

einer potenziellen Interoperabilität mit dem elektronischen System für die Verwaltung 

der Carnets ATA, dem e-ATA-System, geprüft werden. 

                                                
23 Verordnung (EU) 2022/2399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. November 2022 zur Einrichtung der Single-Window-Umgebung der Europäischen 
Union für den Zoll und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 (ABl. L 317 
vom 9.12.2022, S. 1). 

24 ABl. L 130 vom 27.5.1993, S. 4. 
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(50) Um sicherzustellen, dass die vorliegende Verordnung ordnungsgemäß angewandt wird, 

sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, um den zuständigen Behörden die 

erforderlichen Befugnisse einzuräumen. 

(51) Auch sind dem VN-Feuerwaffen-Protokoll zufolge Straftatbestände für die unerlaubte 

Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen und wesentlichen Komponenten und Munition 

sowie für den unerlaubten Handel damit zu schaffen und Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Einziehung solcher unerlaubt hergestellter oder gehandelter Gegenstände zu ermöglichen. 

(52) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen erlassen, die bei Verstößen gegen 

die vorliegende Verordnung zu verhängen sind, und für ihre Durchsetzung sorgen. Diese 

Sanktionen sollten wirksam, angemessen und abschreckend sein. 

(53) Die Regelung zum Schutz von Hinweisgebern, die mit der Richtlinie (EU) 2019/1937 des 

Europäischen Parlaments und des Rates25 geschaffen wurde, sollte auch auf Personen 

Anwendung finden, die Verstöße gegen die Vorschriften im Zusammenhang mit der 

Einfuhr und der Ausfuhr von Feuerwaffen melden. 

                                                
25 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden 
(ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17). 
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(54) Zur Einführung der allgemeinen Einfuhrgenehmigung der Union sowie der 

allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Union für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte für 

Sicherheit, zur Festlegung des Formats, der Anwendung und des geografischen 

Geltungsbereichs für diese Art der Genehmigung, zur Festlegung des Teils des 

Carnet ATA, in dem der Verweis auf die Genehmigung anzugeben ist, sowie zur 

Änderung der Anhänge II, III und IV der vorliegenden Verordnung und zur Führung des 

Verzeichnisses der Feuerwaffen, deren wesentlicher Komponenten, Munition und 

Schreckschuss- und Signalwaffen, für die nach dieser Verordnung eine Genehmigung 

erforderlich ist, sollte der Europäischen Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte 

hinsichtlich der Anpassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung an Anhang I der 

Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates 26 sowie an Anhang I der Richtlinie 

(EU) 2021/555 und hinsichtlich der Einführung der allgemeinen Einfuhrgenehmigung 

der Union und der allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Union für zugelassene 

Wirtschaftsbeteiligte für Sicherheit, der Festlegung des Formats, der Anwendung und 

des geografischen Geltungsbereichs für diese Art der Genehmigung, der Festlegung des 

Teils des Carnet ATA, in dem der Verweis auf die Genehmigung anzugeben ist, sowie 

hinsichtlich der Anpassung der Anhänge II, III und IV der vorliegenden Verordnung an 

die Digitalisierung und die Änderungen der Zollverfahren zu erlassen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 

dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung27 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und 

der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                
26 Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und 

statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, 
S. 1). 

27 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(55) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse nach Artikel 291 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates28 ausgeübt werden. 

(56) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander über die im Rahmen dieser 

Verordnung getroffenen Maßnahmen unterrichten und andere ihnen vorliegende 

sachdienliche Informationen im Zusammenhang mit dieser Verordnung austauschen. 

(57) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um einheitliche 

Bedingungen für die Anwendung der technischen Merkmale von Schalldämpfern, 

halbfertigen Feuerwaffen und halbfertigen wesentlichen Komponenten zu 

gewährleisten. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

                                                
28 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(58) Im Falle nationaler mengenmäßiger Beschränkungen erteilt die Kommission eine 

Genehmigung, die nur für das Hoheitsgebiet eines bestimmten Mitgliedstaats gilt. 

Angesichts des begrenzten geografischen Geltungsbereichs der Beschränkungen sowie 

in Anbetracht von Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ist es daher 

gerechtfertigt, dass diese Genehmigung nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 4 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erteilt wird. 

(59) Die vorliegende Verordnung sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ihre 

verfassungsmäßigen Vorschriften bezüglich des Zugangs der Öffentlichkeit zu amtlichen 

Dokumenten unter Berücksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates29 anzuwenden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
29 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). 
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KAPITEL I  

GEGENSTAND, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH 

Artikel 1  

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält Vorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen und für 

Maßnahmen betreffend die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Feuerwaffen, deren wesentlichen 

Komponenten, Munition, Schreckschuss- und Signalwaffen, deaktivierten Feuerwaffen, 

halbfertigen Feuerwaffen, halbfertigen wesentliche Komponenten und Schalldämpfern (in 

Anhang I aufgeführte Waren) zum Zwecke der Umsetzung des Artikels 10 des Protokolls der 

Vereinten Nationen gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten 

und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit in Ergänzung des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (im Folgenden 

„VN-Feuerwaffen-Protokoll“). 
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Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Feuerwaffe“ eine Feuerwaffe im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Nummer 1 der 

Richtlinie (EU) 2021/555; 

2. „Schalldämpfer“ jede Vorrichtung, die dafür ausgelegt ist oder hergerichtet 

wurde, das durch das Abfeuern einer Feuerwaffe verursachte Geräusch zu 

mindern; 

3. „wesentliche Komponente“ einen wesentlichen Bestandteil im Sinne des Artikels 1 

Absatz 1 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2021/555 

4. „halbfertige Feuerwaffen“ Feuerwaffen, die nicht unmittelbar einsatzbereit sind und 

die ungefähr die Form oder den Umriss der fertigen Feuerwaffen haben und die 

außer in Ausnahmefällen nur zur Fertigstellung der fertigen Feuerwaffe verwendet 

werden können; 

5. „halbfertige wesentliche Komponenten“ wesentliche Komponenten, die nicht 

unmittelbar einsatzbereit sind und ungefähr die Form oder den Umriss der fertigen 

wesentlichen Komponente haben und die außer in Ausnahmefällen nur zur 

Fertigstellung der fertigen wesentliche Komponente verwendet werden können; 
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6. „Munition“ Munition im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Nummer 3 der Richtlinie 

(EU) 2021/555; 

7. „deaktivierte Feuerwaffen“ eine deaktivierte Feuerwaffe im Sinne des Artikels 1 

Absatz 1 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2021/555; 

8. „Schreckschuss- und Signalwaffen“ Schreckschuss- und Signalwaffen im Sinne des 

Artikels 1 Absatz 1 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2021/555; 

9. „Person“ eine natürliche Person, eine juristische Person und eine 

Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die aber im Rechtsverkehr 

wirksam auftreten kann, wenn diese Möglichkeit im geltenden Recht vorgesehen ist; 

10. „Zollgebiet der Union“ die Gebiete im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013; 

11. „Unionswaren“ Unionswaren im Sinne des Artikels 5 Nummer 23 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

▌ 

12. “Nicht-Unionswaren“ Nicht-Unionswaren im Sinne von Artikel 5 Nummer 24 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 
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13. „Zollbehörden“ Zollbehörden im Sinne des Artikels 5 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 952/2013; 

▌ 

14. „zollrechtliche Vorschriften“ die zollrechtlichen Vorschriften im Sinne des 

Artikels 5 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

15. „Zollformalitäten“ die Zollformalitäten im Sinne des Artikels 5 Nummer 8 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

16. „Zollkontrollen“ Zollkontrollen im Sinne des Artikels 5 Nummer 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 952/2013; 

17. „Zollanmeldung“ eine Zollanmeldung im Sinne des Artikels 5 Nummer 12 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

▌ 

18. „Eingang“ den physischen Eingang von Nicht-Unionswaren in das Zollgebiet der 

Union ▌; 
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19. „Einfuhr“ die Überlassung von Waren zum zollrechtlich freien Verkehr nach 

Artikel 201 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 oder die Überführung in ein 

besonderes Verfahren, durch das die Waren in das Zollgebiet der Union verbracht 

werden, nach Artikel 210 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

20. „Einführer“ jede natürliche oder juristische Person, die eine Zollanmeldung für eine 

Einfuhr in eigenem Namen abgibt, oder in deren Namen die Anmeldung abgegeben 

wird. Bei Durchfuhr der Inhaber des Verfahrens. 

21. „Ausfuhr“ ein Ausfuhrverfahren im Sinne von Artikel 269 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013, einschließlich der in Artikel 269 Absatz 2 Buchstaben a, b und c der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 beschriebenen Fälle; 

22. „Wiederausfuhr“ eine Wiederausfuhr im Sinne der Artikel 270, 271 und 274 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

23. „Ausgang“ den physischen Ausgang von Waren aus dem Zollgebiet der ▌ Union; 
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24. ‚Ausführer‘▌ 

a) jede im Zollgebiet der Union ansässige natürliche oder juristische Person, 

die eine Zollanmeldung zur Ausfuhr abgibt oder in deren Namen eine solche 

Anmeldung abgegeben wird, und die zum Zeitpunkt der Annahme der 

Anmeldung Vertragspartner des Empfängers im Drittland ist und die befugt 

ist, über die Versendung der Güter aus dem Zollgebiet der Union zu 

bestimmen. Wurde kein Ausfuhrvertrag geschlossen oder handelt der 

Vertragspartner nicht in eigenem Namen, so gilt als Ausführer, wer befugt 

ist, über die Versendung des Guts aus dem Zollgebiet der Union tatsächlich 

zu bestimmen; oder 

b) jede natürliche oder juristische Person, die eine Wiederausfuhranmeldung, 

eine summarische Ausgangsanmeldung oder eine Wiederausfuhrmitteilung 

abgibt oder in deren Namen eine solche Anmeldung oder Mitteilung 

abgegeben wird, und die zum Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung 

Vertragspartner des Empfängers im Drittland ist und die befugt ist, über die 

Versendung der Güter aus dem Zollgebiet der Union zu bestimmen. Wurde 

kein Ausfuhrvertrag geschlossen oder handelt der Vertragspartner nicht in 

eigenem Namen, so gilt als Ausführer, wer befugt ist, über die Versendung 

der Güter aus dem Zollgebiet der Union tatsächlich zu bestimmen; oder 
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c) sind die Buchstaben a oder b nicht anwendbar, jede natürliche Person, die in 

Anhang I aufgeführte Waren als Teil ihres begleiteten persönlichen Gepäcks 

im Sinne des Artikels 1 Nummer 19 Buchstabe a der Delegierten 

Verordnung (EU) 2015/2446 befördert; 

▌ 

25. „Anmelder“ einen Anmelder im Sinne des Artikels 5 Nummer 15 der Verordnung 

(EU) Nr. 952/2013; 

26. „Waffenhändler“ einen Waffenhändler im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Nummer 9 

der Richtlinie (EU) 2021/555; 

▌ 

27. ▌ „Makler“ einen Makler im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 

(EU) 2021/555; 

▌ 

28. „Ausstellung“ eine Ausstellung oder ähnliche Veranstaltung im Sinne des 

Artikels 90 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates30 

ohne Verkauf von in Anhang I aufgeführten Waren aus Drittländern oder an 

Drittländer; 

▌ 

                                                
30 Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates vom 16. November 2009 über das 

gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen (ABl. L 324 vom 10.12.2009, S. 23). 
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29. „vorübergehende Ausfuhr“ die Ausfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren aus 

dem Zollgebiet der Union in der Absicht, diese Waren wieder in das Zollgebiet der 

Union einzuführen; 

▌ 

30. „aktive Veredelung“ eine aktive Veredelung im Sinne des Artikels 256 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

31. „Durchfuhr“ die Versandverfahren im Sinne von Titel VII Kapitel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

▌ 

32. „vorübergehende Verwendung“ eine vorübergehende Verwendung im Sinne des 

Artikels 250 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

33. „Umladung“ eine Beförderung, die die physische Entladung von in Anhang I 

aufgeführten Waren von einem Beförderungsmittel und ihre Verladung ▌ auf ein 

anderes Beförderungsmittel einschließt; 
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34. „unerlaubter Handel“ die Einfuhr, die Ausfuhr, den Verkauf, die Lieferung, die 

Beförderung oder die Verbringung von in Anhang I aufgeführten Waren aus dem 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder durch dessen Hoheitsgebiet in das 

Hoheitsgebiet eines Drittlands oder aus dessen Hoheitsgebiet, wenn einer der 

folgenden Fälle gegeben ist: 

a) der betreffende Mitgliedstaat genehmigt dies nicht im Einklang mit dieser 

Verordnung, 

b) die in Anhang I aufgeführten Waren sind nicht gemäß Artikel 6 Absatz 1 

gekennzeichnet, oder 

c) die in Anhang I aufgeführten Waren sind zur Überlassung zum zollrechtlich 

freien Verkehr angemeldet, ohne die nach Artikel 6 Absatz 2 

vorgeschriebene Kennzeichnung aufzuweisen, es sei denn, es läge eine 

Freistellung nach Artikel 6 Absätze 2 und 3 vor; 

▌ 

35. „zuständige Behörde“ die nationalen Behörden im Sinne von Artikel 34; 

36. „elektronisches Lizenzierungssystem“ das System gemäß Artikel 34. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit detaillierten Bestimmungen zu 

den technischen Merkmalen von Schalldämpfern, halbfertigen Feuerwaffen und 

halbfertigen wesentlichen Komponenten im Sinne des Absatzes 1 Nummern 2, 4 und 5. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 43 

Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 3 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt nicht für 

a) zwischenstaatliche Transaktionen oder staatliche Transfers, 

b) in Anhang I aufgeführten Waren der Kategorie A, sofern sie in der Gemeinsamen 

Militärgüterliste der Europäischen Union31 aufgeführt sind, die aus dem Zollgebiet der 

Union ausgeführt oder wieder ausgeführt werden, es sei denn, dass sie gemäß Artikel 22 

vorübergehend ausgeführt oder wieder ausgeführt werden; 

c) in Anhang I aufgeführte Waren der Kategorie B, sofern sie in der Gemeinsamen 

Militärgüterliste der Europäischen Union aufgeführt sind, die aus dem Hoheitsgebiet 

der Union ausgeführt oder wieder ausgeführt werden, und für die Streitkräfte, die Polizei 

oder Behörden bestimmt sind; 

d) in Anhang I aufgeführte Waren der Kategorien A, B und C, die für die Streitkräfte, die 

Polizei oder die Behörden der Mitgliedstaaten bestimmt sind; 

e) antike Feuerwaffen ▌ im Sinne des innerstaatlichen Rechts, wobei nach 1899 hergestellte 

Feuerwaffen nicht als antike Feuerwaffen gelten. 

▌ 

                                                
31 Gemeinsame Militärgüterliste der Europäischen Union (vom Rat am 21. Februar 2022 

angenommen) (vom Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP des Rates betreffend 
gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und 
Militärgütern erfasste Ausrüstung) (Aktualisierung und Ersetzung der vom Rat am 
17. Februar 2020 angenommenen Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen 
Union) (ABl. C 85 vom 13.3.2020, S. 1). (GASP) (ABl. C 100 vom 1.3.2022, S. 3.) 
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Artikel 4 

Ausnahmeregelungen zu den Zollverfahren der Union 

(1) Die in Anhang I aufgeführten Waren dürfen nicht 

a) in ein Zollverfahren auf der Grundlage einer vereinfachten Zollanmeldung nach 

Artikel 166 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 übergeführt werden, 

b) unter eine Anschreibung in der Buchführung des Anmelders nach Artikel 182 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 fallen, 

c) unter eine Eigenkontrolle nach Artikel 185 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 

fallen, 

d) mit einer Zollanmeldung angemeldet werden, die den in Artikel 143a der Delegierten 

Verordnung (EU) 2015/2446 genannten spezifischen Datensatz enthält, 

e) mit einer Zollanmeldung angemeldet werden, die den in Artikel 144 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2015/2446 genannten reduzierten Datensatz enthält; 

f) mit einer mündlichen Zollanmeldung oder mit einer anderen in den Artikeln 135 

bis 141 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 genannten Maßnahme 

angemeldet werden. 
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(2) In Bezug auf die nach wie vor gültigen Einzigen Bewilligungen im vereinfachten 

Verfahren nach Artikel 345 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der 

Kommission32 findet Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b der vorliegenden Verordnung 

keine Anwendung auf in Anhang I dieser Verordnung aufgeführte Waren. 

▌ 

KAPITEL II 

EINGANGS- UND EINFUHRBESTIMMUNGEN 

Artikel 5 

Aufgaben der Einführer 

(1) Einführer müssen 

a) sicherstellen, dass in Anhang I aufgeführte, zur Einfuhr bestimmte Waren 

folgende Anforderungen erfüllen: 

i) die Kennzeichnungsvorschriften nach Artikel 6, 

ii) die Vorschriften über die Deaktivierung nach Artikel 7, soweit anwendbar, 

iii) die Vorschriften über die Nicht-Umbaubarkeit gemäß Artikel 8, soweit 

anwendbar; 

▌ 

                                                
32 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 

mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union 
(ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558). 
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b) alle Unterlagen gemäß den Vorschriften nach Buchstabe a sowie die einschlägigen 

Unterlagen nach den Artikeln 9, 11 und 12 für die zuständigen Behörden über den 

in Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 genannten Zeitraum bereit halten; 

c) auf Antrag der zuständigen Behörde dieser die Ausfuhrgenehmigung des 

Ausfuhrdrittlands oder gegebenenfalls die Befreiung von dieser Genehmigung zur 

Verfügung stellen; 

d) die zuständige Behörde unverzüglich davon in Kenntnis setzen, wenn Grund zu der 

Annahme besteht, dass in Anhang I aufgeführte Waren nicht mit der vorliegenden 

Verordnung, der Richtlinie (EU) 2021/555 und den auf diesen Rechtsakten 

basierenden Rechtsakten in Einklang stehen könnten; 

e) mit der zuständigen Behörde zusammenarbeiten, auch ▌ auf Antrag, um 

sicherzustellen, dass unverzügliche, notwendige und korrigierende Maßnahmen 

ergriffen werden, sollten die Anforderungen der unter Buchstabe d genannten 

Rechtsakte nicht erfüllt werden. 

(2) Die Verpflichtungen nach Absatz 1 berühren nicht andere Verpflichtungen der Einführer 

nach der Richtlinie (EU) 2021/555 und den darauf basierenden Rechtsakten. 
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Artikel 6 

Kennzeichnung bei der Einfuhr 

(1) Feuerwaffen ohne Kennzeichnung nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a des 

VN-Feuerwaffen-Protokolls, die in das Zollgebiet der Union gelangen, dürfen nicht 

eingeführt oder wiederausgeführt werden. 

(2) Die in Anhang I aufgeführten Waren dürfen nur dann zur Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden, wenn sie den 

Kennzeichnungsanforderungen nach Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2021/555 sowie 

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b des VN-Feuerwaffenprotokolls genügen; eine Ausnahme 

gilt für Händler, die diesen Anforderungen unverzüglich nach der Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr nachkommen können. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten im Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 

Richtlinie (EU) 2021/555 nicht für in Anhang I aufgeführte Waren von besonderer 

historischer Bedeutung. 
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Artikel 7 

Deaktivierte Feuerwaffen 

(1) Als deaktivierte Feuerwaffen angemeldete Objekte dürfen gemäß Artikel 11 nur zur 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden, wenn ihnen die 

Deaktivierungsbescheinigung beigefügt ist und sie mit einem Zeichen gemäß Artikel 15 

der Richtlinie (EU) 2021/555 versehen sind. 

(2) Der Einführer übermittelt der zuständigen Behörde unter Nutzung des elektronischen 

Lizenzierungssystems eine Ausfertigung der Deaktivierungsbescheinigung. 

Artikel 8 

Schreckschuss- und Signalwaffen 

(1) Eine Einfuhrgenehmigung für Schreckschuss- und Signalwaffen wird von der 

zuständigen Behörde nur erteilt, sofern das Objekt den technischen Spezifikationen nach 

Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2021/555 entspricht oder es sich um ein Modell handelt, 

das als nicht umbaubare Schreckschuss -und Signalwaffe in dem in Absatz 2 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist. 

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die nicht erschöpfende 

Liste der nicht umbaubaren Schreckschuss- und Signalwaffen-Modelle nach Absatz 1 

sowie die nicht erschöpfende Liste der als Schreckschuss- und Signalwaffen deklarierten 

Objekte, die bekanntermaßen umbaubar sind, fest. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 43 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 9 

Einfuhrgenehmigung 

(1) Unbeschadet der Artikel 11 und 12 ist eine Einfuhrgenehmigung für den Eingang von in 

Anhang I aufgeführten Nicht-Unionswaren in das Zollgebiet der Union erforderlich. Die 

Genehmigung wird von der zuständigen Behörde des Endbestimmungsmitgliedstaats 

erteilt. 

(2) Die Einfuhrgenehmigung enthält die in Anhang II aufgeführten Angaben und wird 

unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems ausgestellt; sie wird als eine der 

folgenden Arten erteilt: 

a) als Einzelgenehmigung für eine Sendung von einer oder mehrerer in Anhang I 

aufgeführter Waren mit einer Gültigkeitsdauer von höchstens einem Jahr; 

b) als Mehrfachgenehmigung für mehrere Sendungen von einer oder mehrerer in 

Anhang I aufgeführter Waren mit einer Gültigkeitsdauer von höchstens drei 

Jahren; 

c) als allgemeine Genehmigung der Union für in Anhang I aufgeführte Waren der 

Kategorien B oder C, die für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte für Sicherheit nach 

Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 952/2013mit Gültigkeit 

für Einfuhren aus bestimmten Ursprungsländern bereitgestellt wird. 
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(3) Jede Person, die nach der Richtlinie (EU) 2021/555 zur Herstellung, zum Erwerb, zum 

Besitz, zum Führen oder zum Vertrieb von in Anhang I aufgeführten Waren mit 

Ausnahme halbfertiger Feuerwaffen und halbfertiger wesentlicher Komponenten befugt 

ist, ist berechtigt, eine Einfuhrgenehmigung zu beantragen. 

(4) Lediglich Waffenhändler und Makler sind berechtigt, eine Einfuhrgenehmigung für 

halbfertige Feuerwaffen und halbfertige wesentliche Komponenten zu beantragen. 

(5) Ist eine Person nicht berechtigt, nach Absatz 3 oder Absatz 4 eine Einfuhrgenehmigung 

zu beantragen, so nimmt die zuständige Behörde den Antrag nicht an. 

▌ 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 42 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um diese Verordnung durch die Vorschriften zur Schaffung einer 

allgemeinen Einfuhrgenehmigung der Union für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte für 

Sicherheit nach Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zu 

ergänzen; in diesen Vorschriften werden das Format, die Anwendung und der 

geografische Geltungsbereich für diese Art der Genehmigung festgelegt. 

▌ 
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Artikel 10 

Einfuhrgenehmigungsverfahren 

(1) Die zuständige Behörde bearbeitet Anträge auf Erteilung einer Einfuhrgenehmigung 

innerhalb einer Frist von höchstens 90 Werktagen ab dem Tag, an dem der zuständigen 

Behörde alle erforderlichen Angaben übermittelt wurden. Diese Frist kann in 

hinreichend begründeten Fällen und in jedem Fall für in Anhang I aufgeführte Waren 

der Kategorie A auf 110 Werktage verlängert werden. 

(2) Die zuständige Behörde verweigert die Erteilung einer Einfuhrgenehmigung, falls 

a) es sich bei dem Antragsteller um ein natürliche Person handelt, die wegen einer 

Handlung, die eine Straftat im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des 

Rahmenbeschlusses 2002/584/JI darstellt, oder wegen einer sonstigen Handlung 

vorbestraft ist, sofern diese eine Straftat darstellt, die mit einer Freiheitsstrafe im 

Höchstmaß von mindestens vier Jahren bedroht ist; 

b) es sich bei dem Antragsteller um eine juristische Person handelt, und eine der 

nachstehend aufgeführten Personen ist gemäß Buchstabe a vorbestraft: 

i) der Antragsteller; 

ii) die Person(en), die für das antragstellende Unternehmen verantwortlich ist 

(sind) oder die Kontrolle über seine Leitung ausübt (ausüben); 
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c) die zur Einfuhr vorgesehene Feuerwaffe in den einschlägigen EU-Datenbanken, 

nationalen oder internationalen Datenbanken als verloren, gestohlen, im Rahmen 

von Ermittlungen oder auf andere Weise zur Sicherstellung gesucht gemeldet 

wurde; 

d) eindeutige Hinweise darauf vorliegen, dass eine an der Transaktion beteiligte 

Person eine Sicherheitsbedrohung oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

darstellt, oder eine Person nach Buchstabe a oder b nicht in der Lage ist, die 

Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr durch die Richtlinie (EU) 2021/555, die 

vorliegende Verordnung oder erteilte Genehmigungen in Bezug auf ihre 

Feuerwaffen auferlegt werden. 

(3) Bei der Entscheidung über die Erteilung einer Einfuhrgenehmigung berücksichtigt die 

zuständige Behörde alle einschlägigen Erwägungen, einschließlich innen-, außen- und 

sicherheitspolitischer Erwägungen. Artikel 24 gilt entsprechend. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 2 holen die Mitgliedstaaten die Informationen über frühere 

strafrechtliche Verurteilungen eines Antragstellers in einem anderen Mitgliedstaat über 

das durch den Rahmenbeschluss 2009/315/JI eingerichtete System ein. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstabe c prüfen die Mitgliedstaaten, ob ein Eintrag 

zu der Feuerwaffe im Schengener Informationssystem vorliegt. 
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(6) Die zuständige Behörde erklärt eine Einfuhrgenehmigung für ungültig, setzt sie aus, 

ändert sie ab, widerruft sie oder nimmt sie zurück, wenn die Voraussetzungen für ihre 

Erteilung nicht oder nicht mehr gegeben sind. Hat die zuständige Behörde eine 

entsprechende Entscheidungen getroffen, so setzt sie die Zollbehörden unter Nutzung 

des genannten elektronischen Lizenzierungssystems unverzüglich davon in Kenntnis. 

(7) Hat die zuständige Behörde die Erteilung einer Einfuhrgenehmigung verweigert, so 

werden ihre endgültige Entscheidung und die Begründung im elektronischen 

Lizenzierungssystem registriert. 

(8) Die zuständige Behörde kontrolliert nach den Grundsätzen des Risikomanagements, 

dass die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind. Bei Genehmigungen mit einer 

Geltungsdauer von mehr als zwei Jahren wird das Vorliegen der 

Genehmigungsvoraussetzungen nach zwei Jahren überprüft. 

Artikel 11 

Einfuhrgenehmigung für Nicht-Unionswaren, die vorübergehend in das Zollgebiet der Union 

gelangen  

(1) In Anhang I aufgeführte Nicht-Unionswaren können vorübergehend in das Zollgebiet 

der Union gelangen, wenn ihnen eine Einzeleinfuhrgenehmigung beigefügt ist, die von 

einem nicht im Zollgebiet der Union ansässigen Einführer beantragt wurde. 
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(2) Einem nicht im Zollgebiet der Union ansässigen Einführer kann eine 

Einzeleinfuhrgenehmigung für in Anhang I aufgeführte Waren nur in den folgenden 

Fällen erteilt werden: 

a) für die vorübergehende Zulassung zum Zweck einer Begutachtung, einer Ausstellung 

▌ oder einer aktiven Veredelung zur Reparatur, sofern die in Anhang I aufgeführten 

Waren Eigentum einer außerhalb des Zollgebiets der Union ansässigen Person 

bleiben und die Waren wieder zu dieser Person ausgeführt werden; 

b) für die vorübergehende Zulassung durch Jäger, Teilnehmer an historischen 

Nachstellungen oder Sportschützen als Teil ihres begleiteten persönlichen Gepäcks, 

sofern sie der zuständigen Behörde Folgendes übermitteln: 

▌ 

▌ 

i) die Gründe für die Reise, insbesondere durch Vorlage einer Einladung oder 

eines sonstigen Nachweises für die Teilnahme an einer Jagdveranstaltung, 

einer historischen Nachstellung oder einer Schießsportveranstaltung im 

Zollgebiet der Union; 
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ii) eine Beschreibung der in Anhang I aufgeführten Waren, die in das 

Zollgebiet der Union verbracht werden sollen, und die Gründe für die Art 

und die Menge dieser Waren, die im Verhältnis zu den für die 

vorübergehende Zulassung angegebenen Gründen stehen müssen. Die 

Menge der Munition ist auf eine Höchstmenge von 800 Schuss für Jäger und 

1200 Schuss für Sportschützen begrenzt. 

iii) Angaben zu dem für den Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet der Union 

vorgesehenen Ort und dem dafür vorgesehenen Termin; 

c) für Nicht-Unionswaren, die zur Durchfuhr unter einem zollrechtlichen 

Versandverfahren mit Endbestimmung in einem Drittland in das Zollgebiet der 

Union und durch das Zollgebiet der Union verbracht werden. 

Eine Genehmigung nach den Buchstaben a und b wird durch die zuständige Behörde 

des Mitgliedstaats erteilt, in dem die Begutachtung, die Ausstellung, die Reparatur, die 

Schießsportveranstaltung, die Jagdveranstaltung oder die historische Nachstellung 

stattfindet. Findet die Begutachtung, die Ausstellung, die Reparatur, die 

Schießsportveranstaltung, die Jagdveranstaltung oder die historische Nachstellung in 

mehr als einem Mitgliedstaat statt, so wird die Genehmigung von der zuständigen 

Behörde des Mitgliedstaats erteilt, in dem die erste Begutachtung, Ausstellung, 

Reparatur, Schießsportveranstaltung, Jagdveranstaltung oder historische Nachstellung 

stattfindet. 
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Eine Genehmigung nach Buchstabe c wird von der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats erteilt, in dem die Waren in das Zollgebiet der Union gelangen. 

(3) Der Antrag auf Erteilung einer Einfuhrgenehmigung nach Absatz 2 muss Folgendes 

enthalten: 

a) einen Nachweis oder eine Erklärung, dass der Antragsteller nicht wegen einer 

Handlung, die eine Straftat im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des 

Rahmenbeschlusses 2002/584/JI darstellt, oder wegen einer sonstigen Handlung 

vorbestraft ist, sofern diese eine Straftat darstellt, die mit einer Freiheitsstrafe im 

Höchstmaß von mindestens vier Jahren bedroht ist; 

b) die Angabe eines der drei in Absatz 2 aufgeführten Gründe; 

c) das Datum und die eindeutige Referenznummer der Genehmigung oder 

gleichwertigen Erlaubnis, Eigentümer oder Besitzer einer Feuerwaffe zu sein, 

sowie das Datum und die eindeutige Referenznummer der Ausfuhrgenehmigung 

aus dem Drittland, oder gegebenenfalls der Nachweis einer Befreiung von der 

Genehmigung, 

d) die Kenndaten der Feuerwaffen, einschließlich der Angabe des Herstellers oder 

der Marke, des Herstellungslandes oder -ortes, der Seriennummer und des 

Modells, sofern möglich. 
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(4) Artikel 10 Absätze 1, 2, 3, 5, 6 und 7 gelten für die Erteilung der Einfuhrgenehmigung 

nach Absatz 2 dieses Artikels. 

(5) Ungeachtet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten in Sonderfällen, in denen Jäger, 

Teilnehmer an historischen Nachstellungen oder Sportschützen zu einer Veranstaltung 

in den Räumlichkeiten des Veranstalters eingeladen wurden, eine nationale allgemeine 

Einfuhrgenehmigung erteilen, durch die eine vorübergehende Einfuhr von in Anhang I 

aufgeführten Waren der Kategorie C in das Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats 

aus den in Absatz 2 Buchstabe b genannten Gründen unmittelbar genehmigt wird. Der 

Einführer muss die in dieser Verordnung festgelegen Verpflichtungen, mit Ausnahme 

der im Zusammenhang mit einer Einzeleinfuhrgenehmigung bestehenden 

Verpflichtungen, und die in der nationalen allgemeinen Einfuhrgenehmigung 

festgelegten Bedingungen erfüllen. 

(6) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die 

Mindestanforderungen fest, die in die nationalen allgemeinen Einfuhrgenehmigungen 

aufzunehmen sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 43 Absatz 2 erlassen. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 52 

Artikel 12  

Verwaltungsvereinfachung 

▌(1) Jede Person, die Inhaber eines Europäischen Feuerwaffenpasses ist oder in anderen 

Fällen gemäß der Richtlinie (EU) 2021/555 zur Herstellung, zum Erwerb, zum Besitz, 

zum Führen oder zum Vertrieb von in Anhang I der vorliegenden Verordnung 

aufgeführten Waren befugt ist, kann in Anhang I aufgeführte Waren ohne eine 

Einfuhrgenehmigung nach Artikel 9 in das Zollgebiet der Union einführen, wenn es 

sich um Folgendes handelt: 

a) die Einfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren, die zuvor gemäß Artikel 22 

Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c vorübergehend 

ausgeführt wurden, sofern 

i) die Referenznummer oder die Nummer der von der zuständigen Behörde 

gemäß Artikel 22 Absatz 2 oder Artikel 23 Absatz 1 erteilten vereinfachten 

Ausfuhrgenehmigung der zuständigen Behörde des Bestimmungslands unter 

Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems spätestens zehn Werktage 

vor dem geplanten Wiedereingang in das Zollgebiet der Union übermittelt 

wird, 

ii) es sich bei den eingeführten Waren auch um die ausgeführten Waren 

handelt, 
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iii) die Einfuhr der Waren innerhalb von 90 Tagen nach der Ausfuhr erfolgt, 

iv) der für den Eingang in das Zollgebiet der Union vorgesehene Zeitpunkt 

sowie der dafür vorgesehene Ort der zuständigen Behörde des 

Bestimmungslands unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems 

spätestens zehn Werktage vor dem geplanten Wiedereingang in das 

Zollgebiet der Union übermittelt wird; 

b) die Einfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren, die in der Gemeinsamen 

Militärgüterliste der EU aufgeführt sind, wenn sie zuvor für Begutachtungs-, 

Reparatur- oder Ausstellungszwecke vorübergehend ausgeführt wurden, sofern 

i) die für die vorübergehende Ausfuhr gemäß dem Gemeinsamen 

Standpunkt 2008/944/GASP erteilte Genehmigung der zuständigen Behörde 

unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems spätestens zehn 

Werktage vor dem geplanten Wiedereingang in das Zollgebiet der Union 

übermittelt wird, 

ii) es sich bei den eingeführten Waren auch um die ausgeführten Waren 

handelt, 

iii) die Einfuhr der Waren innerhalb von 90 Tagen nach der Ausfuhr erfolgt, 

iv) der für den Eingang in das Zollgebiet der Union vorgesehene Zeitpunkt und 

der dafür vorgesehene Ort der zuständigen Behörde unter Nutzung des 

elektronischen Lizenzierungssystems spätestens zehn Werktage vor dem 

geplanten Wiedereingang in das Zollgebiet der Union übermittelt wird; 
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c) wieder in das Zollgebiet der Union gelangende Unionswaren, die zuvor zur 

Überführung in ein zollrechtliches Versandverfahren zur Durchfuhr durch ein 

Land oder Gebiet außerhalb des Zollgebiets der Union mit Endbestimmung in der 

Union angemeldet wurden. 

(2) Die Person, die nach diesem Artikel Waren einführt, muss dieselbe Person sein, die die 

Waren ausgeführt hat; sie gibt in der Zollanmeldung die Referenznummer der 

Zollanmeldung für die vorübergehende Verbringung der Waren aus dem Zollgebiet der 

Union sowie die Referenznummer oder die Nummer der von der zuständigen Behörde 

gemäß Artikel 22 Absatz 2 oder Artikel 23 Absatz 1 erteilten vereinfachten 

Ausfuhrgenehmigung an. 

(3) Die zuständige Behörde des Bestimmungslands entscheidet, die Einfuhr abzulehnen und 

registriert die entsprechende Entscheidung unverzüglich in dem elektronischen 

Lizenzierungssystem, wenn  

a) der Antragsteller die in diesem Artikel festgelegten Kriterien für die 

Verwaltungsvereinfachung nicht erfüllt, oder 

b) stichhaltige Hinweise darauf vorliegen, dass eine der Personen, die sich in einer 

der Situationen gemäß Absatz 1 Buchstaben a oder b befindet, einschließlich der 

Person, die den Antragsteller zu der Aktivität außerhalb des Zollgebiets der Union 

einlädt, eine Sicherheitsbedrohung oder eine Bedrohung der öffentlichen 

Sicherheit darstellt. 
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Artikel 13 

Konsultation der von einer vorgesehenen Beförderung betroffenen Mitgliedstaaten 

(1) Im Falle einer Beförderung von in Anhang I aufgeführten Nicht-Unionswaren in das 

Zollgebiet der Union enthält die Einfuhrgenehmigung nach Artikel 9 oder nach 

Artikel 11 Angaben zu der vorgesehenen Beförderung, gegebenenfalls einschließlich der 

verschiedenen Mitgliedstaaten, in denen die Begutachtung, die Ausstellung, die 

Reparatur, die Schießsportveranstaltung, die Jagdveranstaltung oder die historische 

Nachstellung stattfinden soll. 

(2) Die für die Erteilung der Einfuhrgenehmigung nach Artikel 9 oder Artikel 11 

zuständige Behörde holt die Genehmigung der jeweiligen zuständigen Behörde der 

anderen Mitgliedstaaten ein, die in dem Antrag für die vorgesehen Beförderung 

angegeben sind. Die zuständige Behörde des unterrichteten Mitgliedstaats kann in 

hinreichend begründeten Fällen innerhalb von zehn Werktagen ab dem Tag, an dem die 

Information über die vorgesehene Beförderung übermittelt wurde, Einwände im 

Zusammenhang mit Sicherheitsbedenken gegen eine Beförderung durch das eigene 

Hoheitsgebiet erheben. Werden keine Einwände erhoben, so gilt dies als Genehmigung. 

Von der jeweiligen zuständigen Behörde der anderen Mitgliedstaaten erhobene 

Einwände gegen die Erteilung einer Genehmigung binden den Mitgliedstaat, in dem der 

Antrag gestellt wurde. Die Kommunikation erfolgt unter Nutzung des elektronischen 

Lizenzierungssystems. 
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(3) Änderungen der vorgesehenen Beförderung werden der für die Erteilung der 

Genehmigung zuständigen Behörde von der Person, die Inhaber der Genehmigung ist, 

unverzüglich unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems mitgeteilt. Die 

zuständige Behörde entscheidet in hinreichend begründeten Fällen im Zusammenhang 

mit Sicherheitsbedenken, ob sie die mitgeteilten Änderungen im Einklang mit den 

Vorschriften für die Erteilung der Genehmigung und nach dem Konsultationsverfahren 

gemäß Absatz 2 genehmigt oder ablehnt. 

(4) Liegt im Falle einer Verwaltungsvereinfachung nach Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a 

der vorgesehene Ort des Wiedereingangs nicht im Hoheitsgebiet der zuständigen 

Behörde des Bestimmungslands, so setzt diese zuständige Behörde unverzüglich die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der vorgesehene Ort des Wiedereingangs 

der Beförderung gelegen ist, unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems 

davon in Kenntnis. Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der vorgesehene 

Ort des Wiedereingangs gelegen ist, kann in hinreichend begründeten Fällen innerhalb 

von fünf Werktagen ab dem Tag, an dem die Information über den vorgesehenen 

Wiedereingang der Beförderung übermittelt wurde, Einwände im Zusammenhang mit 

Sicherheitsbedenken gegen eine Verbringung durch das eigene Hoheitsgebiet erheben. 

Werden keine Einwände erhoben, so gilt dies als Genehmigung. Von der zuständigen 

Behörde des Mitgliedstaats, in dem der vorgesehene Ort des Wiedereingangs gelegen ist, 

erhobene Einwände gegen die Gewährung einer Verwaltungsvereinfachung binden den 

Bestimmungsmitgliedstaat. 

www.parlament.gv.at



 

 57 

▌ 

Artikel 14 

Nationale Einfuhrbeschränkungen 

Unbeschadet anderer Unionsvorschriften steht die vorliegende Verordnung der Annahme oder 

Anwendung von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen, die aus Gründen der öffentlichen 

Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit oder aus Gründen des gewerblichen und 

kommerziellen Eigentums erforderlich sind, durch einen Mitgliedstaat nicht entgegen. 

Artikel 15 

Ermächtigung zum Erlass nationaler Einfuhrbeschränkungen 

Die Mitgliedstaaten sind unter den in den Artikeln 16 bis 18 festgelegten Bedingungen befugt, 

Maßnahmen nach Artikel 14 zu erlassen. 
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Artikel 16  

Notifizierung der Kommission 

(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, Maßnahmen nach Artikel 14 zu erlassen, so notifiziert er 

dies der Kommission. 

(2) Die Notifizierung umfasst sachdienliche Unterlagen und Angaben über die zu 

erlassenden Maßnahmen, einschließlich der damit verfolgten Ziele und sonstiger 

sachdienlicher Informationen. 

(3) Die Notifizierung ist mindestens sechs Monate vor Erlass der nationalen Maßnahme zu 

übermitteln. Sind die vom Mitgliedstaat übermittelten Angaben nicht ausreichend, so 

kann die Kommission zusätzliche Angaben anfordern. 

(4) Unter Beachtung der Vertraulichkeitsanforderungen nach Artikel 18 stellt die 

Kommission den anderen Mitgliedstaaten die Notifizierung nach Absatz 1 sowie auf 

Antrag die Begleitunterlagen zur Verfügung. 

(5) Sind die von dem Mitgliedstaat übermittelten Angaben nicht ausreichend, um den Erlass 

nationaler Maßnahmen zu genehmigen, so kann die Kommission zusätzliche 

Informationen anfordern. 
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Artikel 17 

Ermächtigung zum Erlass von Maßnahmen 

(1) Die Kommission ermächtigt die Mitgliedstaaten, Einfuhrbeschränkungen zu erlassen, es 

sei denn, sie kommt zu dem Schluss, dass diese Maßnahmen 

a) einen Verstoß gegen das Unionsrecht darstellen würden, bei dem es sich nicht um 

Unvereinbarkeiten handelt, die sich aus der Verteilung der Zuständigkeiten 

zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten ergeben; 

b) nicht mit den Grundsätzen und Zielsetzungen des auswärtigen Handelns der 

Union im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik, wie sie gemäß den 

allgemeinen Bestimmungen von Teil V Titel I und II des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt sind, vereinbar sind. 

(2) Die Ermächtigung gemäß Absatz 1 wird im Wege eines Durchführungsrechtsakts erteilt, 

der nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 43 Absatz 3 erlassen wird. Die 

Kommission trifft ihre Entscheidung innerhalb von 120 Werktagen nach Eingang der 

Notifizierung nach Artikel 16. Werden für eine Entscheidung zusätzliche Informationen 

benötigt, so läuft die Frist von 120 Werktagen ab dem Tag des Eingangs der 

zusätzlichen Informationen. 
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(3) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die nach 

Absatz 2 getroffenen Entscheidungen. 

(4) Lehnt die Kommission eine Ermächtigung nach Absatz 1 ab, so unterrichtet sie den 

betreffenden Mitgliedstaat hierüber und teilt die Gründe für die Ablehnung mit. 

Artikel 18  

Vertraulichkeit der übermittelten Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten können in der an die Kommission gerichteten Notifizierung über 

potenzielle Maßnahmen im Sinne von Artikel 14 angeben, ob von ihnen bereitgestellte 

Informationen als vertraulich zu betrachten sind und ob sie an andere Mitgliedstaaten 

weitergegeben werden können. 

(2) In diesem Fall sorgen die Mitgliedstaaten und die Kommission für den Schutz 

vertraulicher Informationen im Einklang mit dem geltenden Unionsrecht. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten, dass der Geheimhaltungsgrad 

von Verschlusssachen, die gemäß Artikel 16 bereitgestellt werden, ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung des Herausgebers weder herabgestuft noch aufgehoben wird. 
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KAPITEL III 

AUSFUHR-, WIEDERAUSFUHR- UND AUSGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 19 

Ausfuhrgenehmigung 

(1) Für die Verbringung von in Anhang I aufgeführten Waren aus dem Zollgebiet der 

Union ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich. 

(2) Jeder Ausführer, dem nach der Richtlinie (EU) 2021/555 eine Genehmigung zur 

Herstellung, zum Erwerb, zum Besitz oder zum Vertrieb von in Anhang I aufgeführten 

Waren erteilt wurde, ist berechtigt, eine Ausfuhrgenehmigung zu beantragen. Die 

Genehmigung wird ▌ von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats erteilt, in dem der 

Ausführer ansässig ist. 

(3) Die Ausfuhrgenehmigung enthält die in Anhang III aufgeführten Angaben und wird 

unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems ausgestellt; sie wird als eine der 

folgenden Arten erteilt: 

a) eine einer bestimmten Person erteilte Einzelgenehmigung oder -lizenz für die 

Einzellieferung von einer oder mehrerer in Anhang I aufgeführter Waren an 

einen bezeichneten Endempfänger oder Empfänger in einem Drittland, 

b) eine einer bestimmten Person erteilte Mehrfachgenehmigung oder -lizenz für die 

mehrfache Lieferung von einer oder mehrerer in Anhang I aufgeführter Waren an 

einen oder mehrere bezeichnete Endempfänger oder Empfänger in einem oder 

mehreren Drittländern; 
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c) eine nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigung, durch die Ausführer, die im 

Hoheitsgebiet des die nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigung erteilenden 

Mitgliedstaats ansässig sind, unmittelbar zur Ausfuhr von in Anhang I 

aufgeführten Waren befugt werden, sofern sie die Anforderungen dieser 

Verordnung erfüllen und die in der nationalen allgemeinen Ausfuhrgenehmigung 

festgelegten Bedingungen erfüllen, oder 

d) eine allgemeine Genehmigung der Union, die lediglich zugelassenen 

Wirtschaftsbeteiligten für Sicherheit nach Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 für die Ausfuhr von in Anhang I aufgeführten 

Waren der Kategorien B oder C in bestimmte Bestimmungsländer erteilt wird. 

(4) Befinden sich die in Anhang I aufgeführten Waren in einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten als demjenigen, in dem der Antrag auf Erteilung einer 

Ausfuhrgenehmigung gestellt wurde, so ist dies in dem Antrag anzugeben. Die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Ausfuhrgenehmigung beantragt 

wurde, konsultiert die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats bzw. der 

betreffenden Mitgliedstaaten und übermittelt die sachdienlichen Angaben zu dem 

Antrag auf Ausfuhrgenehmigung. Der konsultierte Mitgliedstaat bzw. die konsultierten 

Mitgliedstaaten teilen innerhalb von zehn Werktagen ab dem Tag, an dem die 

Konsultation unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems erfolgte, etwaige 

Einwände gegen die Erteilung einer solchen Genehmigung mit; diese Einwände sind für 

den Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt worden ist, bindend. 
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(5) Ist eine Person nicht berechtigt, eine Ausfuhrgenehmigung nach Absatz 2 zu 

beantragen, so nimmt die zuständige Behörde den Antrag nicht an. 

(6) Die Mitgliedstaaten können nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigungen erlassen, in 

denen die nationalen Anforderungen an die Ausfuhr von in Anhang I aufgeführten 

Waren festgelegt sind. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission und den 

anderen Mitgliedstaaten unverzüglich nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigungen, 

die nach Absatz 3 Buchstabe c erlassen werden, unter Angabe der Gründe für die 

nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigung. Sie setzen die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten von der Beschreibung der kontrollierten Waren, den 

Bestimmungsländern und den Bedingungen und Anforderungen für die Verwendung in 

Kenntnis. Die Mitgliedstaaten notifizieren ebenfalls unverzüglich jede angenommene 

Änderung der nationalen allgemeinen Genehmigung. Die Kommission veröffentlicht die 

Notifizierungen im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 42 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um diese Verordnung durch die Vorschriften zur Schaffung einer 

allgemeinen Genehmigung der Union für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte für 

Sicherheit nach Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zu 

ergänzen, in denen das Format, die Anwendung und der geografische Geltungsbereich 

für diese Art der Genehmigung festgelegt werden. 

▌ 
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Artikel 20 

Ausfuhrgenehmigungsverfahren 

(1) Die zuständige Behörde bearbeitet Anträge auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung 

innerhalb einer Frist von höchstens 90 Werktagen ab dem Tag, an dem der zuständigen 

Behörde alle erforderlichen Angaben übermittelt worden sind. In hinreichend 

begründeten Fällen kann diese Frist von der zuständigen Behörde auf 110 Werktage 

verlängert werden. 

(2) Der Antragsteller legt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, der die 

Ausfuhrgenehmigung erteilt, die notwendigen Nachweise dafür vor, dass das 

Einfuhrdrittland die Einfuhr genehmigt hat und das Durchfuhrdrittland oder die 

Durchfuhrländer keine Einwände gegen die Durchfuhr erhoben hat bzw. haben. 

Diese Bestimmung gilt nicht 

▌ 

a) für den Versand auf dem See- oder Luftweg und über Häfen oder Flughäfen in 

Drittländern, sofern damit keine Umladung oder ein Wechsel des 

Beförderungsmittels verbunden ist; 

b) im Falle einer vorübergehenden Ausfuhr zu nachweislich rechtmäßigen Zwecken wie 

Jagd, historische Nachstellungen, Schießsport, Begutachtungen, Ausstellungen ▌ 

und Reparaturen. 
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(3) Vor Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung nach Artikel 19 überprüft die zuständige 

Behörde die gemäß Absatz 2 vorgelegten Nachweisunterlagen. 

(4) Wenn nicht innerhalb von 20 Werktagen nach Vorlage des schriftlichen Antrags 

Einwände gegen die Durchfuhr gemäß Absatz 2 eingehen, wird angenommen, dass das 

konsultierte Durchfuhrdrittland keine Einwände gegen die Durchfuhr hat. 

(5) In Bezug auf deaktivierte Feuerwaffen legt der Antragsteller der für die Erteilung der 

Ausfuhrgenehmigung zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten die 

Deaktivierungsbescheinigung nach Artikel 15 der Richtlinie (EU) 2021/555 vor. 

(6) Die zuständige Behörde darf eine Ausfuhrgenehmigung für Feuerwaffen gemäß 

Anhang I nur erteilen, wenn dem Antrag auf Erteilung einer solchen Genehmigung 

eine vom Einführer im Endbestimmungsland ausgestellte Endverwendungserklärung 

gemäß Anhang IV beigefügt ist. Erfolgt die Ausfuhr an ein privates Unternehmen, das 

die Waren auf dem heimischen Markt weiterveräußert, gilt dieses Unternehmen für die 

Zwecke dieser Verordnung als Endverwender. Es steht der zuständigen Behörde jedoch 

frei, Anträge auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung im Falle einer Ausfuhr an ein 

weiterveräußerndes Unternehmen anders zu bewerten als Anträge auf Erteilung einer 

Ausfuhrgenehmigung im Falle einer Ausfuhr an den tatsächlichen Endverwender. 
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(7) Die Geltungsdauer einer Einzelausfuhrgenehmigung darf die Geltungsdauer der von dem 

Drittland erteilten Einfuhrgenehmigung nicht überschreiten. Die Geltungsdauer einer 

Mehrfachausfuhrgenehmigung darf drei Jahre nicht überschreiten. Ist in der von dem 

Drittland erteilten Einfuhrgenehmigung keine Geltungsdauer festgelegt, so darf die 

Geltungsdauer einer Ausfuhrgenehmigung außer unter außergewöhnlichen Umständen und 

in hinreichend begründeten Fällen ein Jahr nicht übersteigen. 

▌ 

Artikel 21  

Rückverfolgbarkeit von Feuerwaffen 

(1) Die Ausfuhrgenehmigung, die von dem betreffenden Drittland erteilte 

Einfuhrgenehmigung oder die Begleitunterlagen enthalten in ihrer Gesamtheit folgende 

Angaben: 

a) Datum der Ausstellung und Ende der Geltungsdauer, 

b) Ort der Ausstellung, 

c) Ausfuhr- und Ausgangsland, 
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d) Bestimmungsdrittland oder das Bestimmungsgebiet, 

e) gegebenenfalls die Drittländer oder -gebiete, durch die die Waren befördert 

werden, 

f) den (die) Empfänger, 

g) Endempfänger, soweit zum Zeitpunkt des Versands bekannt, 

h) die zur Identifikation der in Anhang I aufgeführten Waren erforderlichen 

Einzelheiten mit Angabe der Menge und spätestens vor dem Versand die auf den 

Feuerwaffen oder auf den wesentlichen Komponenten angebrachte Kennzeichnung. 

i) den Eigentümer der Waren, die Gegenstand der Ausfuhrgenehmigung und der von 

dem betreffenden Drittland erteilten Einfuhrgenehmigung sind, wenn es sich bei 

dem Ausführer um einen Makler handelt. 

(2) Sind die Angaben nach Absatz 1 in der vom betreffenden Drittland ausgestellten 

Einfuhrgenehmigung enthalten, so werden sie den ▌Drittländern oder Drittgebieten, durch 

die die Waren befördert werden, im Voraus spätestens vor dem Versand vom Ausführer 

übermittelt. 
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(3) In Anhang I aufgeführte Waren dürfen ausgeführt werden, sofern sie im Einklang mit 

Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2021/555 gekennzeichnet sind. 

Artikel 22 

Befreiung von der Erfordernis einer Ausfuhrgenehmigung 

(1) Abweichend von Artikel 19 Absatz 1 ist für die vorübergehende Ausfuhr oder die 

Wiederausfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren in den folgende Fällen keine 

Ausfuhrgenehmigung erforderlich: 

a) die vorübergehende Ausfuhr von Feuerwaffen im rechtmäßigen Besitz von Jägern, 

Teilnehmern an historischen Nachstellungen oder Sportschützen durch diese 

Personen als Teil ihres begleiteten persönlichen Gepäcks während einer Reise in ein 

Drittland, sofern sie der am Ausgangsort zuständigen Behörde unter Nutzung des 

elektronischen Lizenzierungssystems spätestens zehn Werktage vor der 

Verbringung der Waren aus dem Zollgebiet der Union Folgendes übermitteln: 

i) die Gründe für die Reise, insbesondere durch Vorlage einer Einladung oder 

eines sonstigen Nachweises für die Teilnahme an einer Jagdveranstaltung, 

einer historischen Nachstellung oder einer Schießsportveranstaltung im 

Bestimmungsdrittland; 

ii) den Europäischen Feuerwaffenpass nach Artikel 17 der Richtlinie 

(EU) 2021/555, 

www.parlament.gv.at



 

 69 

iii) welche der im Europäischen Feuerwaffenpass spezifizierten Feuerwaffen 

und welche anderen in Anhang I aufgeführten Waren außer Feuerwaffen 

aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden sollen, und die Gründe für 

die Art und die Menge dieser Waren, die im Verhältnis zu den für die Reise 

angegebenen Gründen stehen müssen. Die Menge der Munition ist auf eine 

Höchstmenge von 800 Schuss für Jäger und 1200 Schuss für Sportschützen 

begrenzt. 

Bei einer Flugreise wird der Europäische Feuerwaffenpass der zuständigen 

Behörde dort vorgelegt, wo die entsprechenden Gegenstände der 

Fluggesellschaft für den Transport aus dem Zollgebiet der Union übergeben 

werden; 

b) die Wiederausfuhr durch Jäger, Teilnehmer an historischen Nachstellungen oder 

Sportschützen als Teil ihres begleiteten persönlichen Gepäcks nach der 

vorübergehenden Zulassung für die Teilnahme an Jagdveranstaltungen, historischen 

Nachstellungen oder Schießsportveranstaltungen, sofern 

i) die in Anhang I aufgeführten Waren Eigentum einer außerhalb des 

Zollgebiets der Union ansässigen Person bleiben und die Waren wieder zu 

dieser Person ausgeführt werden, 
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ii) die Wiederausfuhr der Waren innerhalb von 90 Tagen nach ihrem Eingang 

in das Zollgebiet der Union erfolgt, 

iii) die betreffende Person den Zollbehörden am Ort des Warenausgangs die 

Referenznummer der Einfuhrgenehmigung übermittelt und der Ausführer in 

der Wiederausfuhranmeldung die Referenznummer der Anmeldung zur 

vorübergehenden Verwendung angibt; 

c) Nicht-Unionswaren, die aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden, nachdem 

sie durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten transportiert 

wurden und dabei zu einem zollrechtlichen Versandverfahren überlassen waren, 

bei dem sich sowohl die Abgangs- als auch die Bestimmungszollstelle in einem 

Drittland befinden; 

d) Unionswaren, vorübergehend aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden, 

wobei sie in einem zollrechtlichen Versandverfahren zur Durchfuhr durch ein 

Land oder Gebiet außerhalb des Zollgebiets der Union mit Endbestimmung in der 

Union angemeldet wurden, sofern 

i) die Verbringung erforderlichenfalls nach der Richtlinie (EU) 2021/555 

genehmigt ist, 

ii) die vorgesehene Beförderung der zuständigen Behörde am Bestimmungsort 

zehn Werktage im Voraus unter Nutzung des elektronischen 

Lizenzierungssystems notifiziert wurde. 
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(2) Die zuständige Behörde teilt der Person, die die Informationen nach Absatz 1 

Buchstabe a übermittelt hat, unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems 

eine Referenznummer mit. 

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats setzen für einen Zeitraum, der zehn Werktage 

nicht überschreitet, das Verfahren zur Ausfuhr aus oder verhindern erforderlichenfalls auf 

andere Weise, dass in Anhang I aufgeführte Waren das Zollgebiet der Union von diesem 

Mitgliedstaat aus verlassen, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass die von den 

Jägern, Teilnehmern an historischen Nachstellungen oder Sportschützen angegebenen 

Gründe nach Absatz 1 Buchstabe a nicht den sachdienlichen Erwägungen und den 

Verpflichtungen gemäß Artikel 24 dieser Verordnung entsprechen. ▌ In hinreichend 

begründeten Fällen kann die unter diesem Buchstaben genannte Aussetzungsfrist von der 

zuständigen Behörde auf 30 Werktage verlängert werden. Die zuständige Behörde 

übermittelt den Zollbehörden unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems 

ihre Entscheidung, ob sie die Freigabe der Waren genehmigt oder weitere Maßnahmen 

ergreift. 
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Artikel 23 

Vereinfachte Ausfuhrgenehmigung 

(1) In folgenden Fällen kann eine vereinfachte Ausfuhrgenehmigung beantragt werden: 

a) bei der Wiederausfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren innerhalb von 

180 Tagen nach einer vorübergehenden Verwendung zum Zweck einer 

Begutachtung, einer Ausstellung ▌ oder einer aktiven Veredelung zur Reparatur, 

sofern die Waren Eigentum einer außerhalb des Zollgebiets der Union ansässigen 

Person bleiben und wieder zu dieser Person ausgeführt werden, und sofern der 

Ausführer in der Wiederausfuhranmeldung die Referenznummer der Anmeldung 

zur vorübergehenden Verwendung oder zur aktiven Veredelung angibt; 

b) bei der Wiederausfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren im Falle ihrer 

vorübergehenden Verwahrung innerhalb der in Artikel 149 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013 genannten Frist; 

c) bei der vorübergehenden Ausfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren zum Zweck 

der Begutachtung, der Reparatur und der Ausstellung ▌, sofern der Ausführer den 

rechtmäßigen Besitz dieser Waren nachweist. 

(2) Der Antrag auf Ausfuhrgenehmigung nach Absatz 1 ist unter Nutzung des 

elektronischen Lizenzierungssystems zu stellen und muss Folgendes enthalten: 

a) die Angabe eines der drei in Absatz 1 aufgeführten Gründe; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=


 

 73 

b) den Namen, die Kennnummer, die Anschrift und die Kontaktdaten des Ausführers, 

c) die Kenndaten der Feuerwaffen, einschließlich der Angabe des Herstellers oder 

der Marke, des Herstellungslandes oder -ortes, der Seriennummer und des Modells 

und des Herstellungsjahrs, sofern möglich, 

d) Datum und eindeutige Referenznummer der Genehmigung, Eigentümer oder 

Besitzer einer Feuerwaffe zu sein, und der Einfuhrgenehmigung des Drittlands 

oder gegebenenfalls einen Verweis auf die Befugnis gemäß der Richtlinie 

(EU) 2021/555 zur Herstellung, zum Erwerb, zum Besitzes, zum Führen von in 

Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführten Waren oder zum Handel 

damit, und 

e) im Falle der Wiederausfuhr von zuvor vorübergehend eingeführten in Anhang I 

aufgeführten Waren den Verweis auf die Zollanmeldung, mit der die Waren in das 

Zollgebiet der Union verbracht wurden. 

(3) Die zuständige Behörde bearbeitet Anträge auf Erteilung einer vereinfachte 

Ausfuhrgenehmigung innerhalb einer Frist von höchstens 20 Werktagen ab dem Tag, 

an dem der zuständigen Behörde alle erforderlichen Angaben übermittelt worden sind. 

In hinreichend begründeten Fällen kann diese Frist auf 40 Werktage verlängert werden. 

Die vereinfachte Ausfuhrgenehmigung wird unter Nutzung des elektronischen 

Lizenzierungssystems erteilt. 
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(4) Artikel 20 Absatz 2 oder gegebenenfalls der Nachweis der Freistellung von der 

Einfuhrgenehmigung des Drittlandes, sowie die Absätze 3, 4 und 5 des genannten 

Artikels gelten für die Erteilung einer vereinfachten Ausfuhrgenehmigung. 

(5) Die Gültigkeitsdauer einer nach Absatz 1 Buchstabe c erteilten vereinfachten 

Ausfuhrgenehmigung darf die Gültigkeitsdauer der von dem Drittland erteilten 

Einfuhrgenehmigung nicht übersteigen; sie darf ein Jahr nicht übersteigen, wenn das 

einführende Drittland keine Gültigkeitsdauer angibt oder eine Freistellung von der 

Einfuhrgenehmigung vorliegt. 

Artikel 24  

Verpflichtungen der zuständigen Behörden 

(1) Bei der Entscheidung darüber, ob eine Ausfuhrgenehmigung oder eine vereinfachte 

Ausfuhrgenehmigung nach dieser Verordnung erteilt wird, berücksichtigt die zuständige 

Behörde alle sachdienlichen Erwägungen, unter anderem ▌: 

a) ihre Verpflichtungen und Bindungen als Partei einschlägiger internationaler 

Ausfuhrkontrollvereinbarungen oder einschlägiger internationaler Verträge; 

b) Überlegungen der nationalen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der 

Aspekte, die im Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP erfasst sind; 

c) Überlegungen über die beabsichtigte Endverwendung, den Empfänger, den 

identifizierten Endempfänger und die Gefahr einer Umlenkung. 
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(2) Neben den in Absatz 1 genannten sachdienlichen Erwägungen berücksichtigt die 

zuständige Behörde bei der Prüfung eines Antrags auf Erteilung einer 

Ausfuhrgenehmigung oder einer vereinfachten Ausfuhrgenehmigung auch, ob der 

Antragsteller angemessene und verhältnismäßige Mittel und Verfahren anwendet, um die 

Einhaltung der Bestimmungen und Ziele dieser Verordnung und der 

Genehmigungsauflagen zu gewährleisten. 

(3) Bei der Entscheidung darüber, ob eine Ausfuhrgenehmigung oder eine vereinfachte 

Ausfuhrgenehmigung nach dieser Verordnung erteilt wird, kommt die zuständige 

Behörde ihren Verpflichtungen im Hinblick auf Sanktionen, die aufgrund eines 

Beschlusses des Rates oder aufgrund einer Entscheidung der Organisation für Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) oder aufgrund einer verbindlichen Resolution des 

Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, insbesondere hinsichtlich Waffenembargos, 

verhängt wurden, sowie den nationalen Regelungen zur Umsetzung dieser 

Verpflichtungen nach. 
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(4) Bevor die zuständige Behörde eine Ausfuhrgenehmigung oder eine vereinfachte 

Ausfuhrgenehmigung erteilt, berücksichtigt sie alle nach Maßgabe dieser Verordnung 

ergangenen Verweigerungen. Die Behörde kann zunächst die betreffende zuständige 

Behörde eines anderen Mitgliedstaats konsultieren. Beschließt die zuständige Behörde 

nach dieser Konsultation, eine Genehmigung zu erteilen, so setzen sie die betreffende 

zuständige Behörde in den anderen Mitgliedstaaten unter Angabe aller sachdienlichen 

Informationen zur Erklärung der Entscheidung hiervon in Kenntnis. Dieser 

Informationsaustausch erfolgt unverzüglich unter Nutzung des elektronischen 

Lizenzierungssystems. 

(5) Die zuständige Behörde kontrolliert nach den Grundsätzen des Risikomanagements, 

dass die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind. Bei Genehmigungen mit einer 

Geltungsdauer von mehr als zwei Jahren wird das Vorliegen der 

Genehmigungsvoraussetzungen nach zwei Jahren überprüft. 

Artikel 25 

Verweigerung, Ungültigerklärung, Aussetzung, Änderung, Widerruf oder Rücknahme einer 

Ausfuhrgenehmigung 

(1) Die zuständige Behörde verweigert die Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung oder einer 

vereinfachten Ausfuhrgenehmigung, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) Die Verpflichtungen und Erwägungen nach Artikel 24 Absatz 1 werden nicht 

erfüllt. 
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b) Bei dem Antragsteller handelt es sich um ein natürliche Person, die wegen einer 

Handlung, die eine Straftat im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des 

Rahmenbeschlusses 2002/584/JI darstellt, oder wegen einer sonstigen Handlung 

vorbestraft ist, sofern diese eine Straftat darstellt, die mit einer Freiheitsstrafe im 

Höchstmaß von mindestens vier Jahren bedroht ist. 

c) Die auszuführende Feuerwaffe wurde als verloren, gestohlen oder auf andere Weise 

zur Sicherstellung gesucht gemeldet. 

d) Bei dem Antragsteller handelt es sich um eine juristische Person, und eine der 

nachstehend aufgeführten Personen ist gemäß Buchstabe b vorbestraft: 

i) der Antragsteller; 

ii) die Person(en), die für das antragstellende Unternehmen verantwortlich ist 

(sind) oder die Kontrolle über seine Leitung ausübt (ausüben). 

e) Es liegen eindeutige Hinweise darauf vor, dass eine an der Transaktion beteiligte 

Person eine Sicherheitsbedrohung oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

darstellt, oder dass die unter den Buchstaben b oder d genannten Personen nicht 

in der Lage sind, die Verpflichtungen zu erfüllen, die ihnen durch die Richtlinie 

(EU) 2021/555, die vorliegende Verordnung oder in Bezug auf ihre Feuerwaffen 

erteilten Genehmigungen auferlegt sind. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 holen die Mitgliedstaaten die Informationen über frühere 

strafrechtliche Verurteilungen des Antragstellers in einem anderen Mitgliedstaat über 

das durch den Rahmenbeschluss 2009/315/JI eingerichtete System ein. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c prüfen die Mitgliedstaaten, ob ein Eintrag zu 

der Feuerwaffe im Schengener Informationssystem vorliegt. 

(4) Die zuständige Behörde erklärt eine Ausfuhrgenehmigung oder eine vereinfachte 

Ausfuhrgenehmigung für ungültig, setzt sie aus, ändert sie ab, widerruft sie oder nimmt 

sie zurück, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht oder nicht mehr gegeben 

sind. Hat die zuständige Behörde eine entsprechende Entscheidungen getroffen, so setzt sie 

die Zollbehörden unter Nutzung des genannten elektronischen Lizenzierungssystems 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

(5) Hat die zuständige Behörde eine Ausfuhrgenehmigung ausgesetzt, so macht sie den 

anderen Mitgliedstaaten am Ende der Aussetzungsfrist ihre abschließende Entscheidung 

unverzüglich unter Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems zugänglich. 
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(6) Hat die zuständige Behörde eine Ausfuhrgenehmigung oder eine vereinfachte 

Ausfuhrgenehmigung verweigert, so wird ihre abschließende Entscheidung unverzüglich 

im elektronischen Lizenzierungssystem registriert. 

▌ 

(7) Die gemeinsame Nutzung aller Informationen nach diesem Artikel erfolgt im Einklang mit 

den Vorschriften des Artikels 28 über deren Vertraulichkeit. 

▌ 

Artikel 26  

Eingangsnachweis 

(1) Innerhalb von 45 Tagen nach Ausgang der Lieferung aus dem Zollgebiet der Union legt 

der Ausführer der zuständigen Behörde, die die Ausfuhrgenehmigung erteilt hat, einen 

Nachweis für den Eingang der Lieferung von in Anhang I aufgeführten Waren in dem 

Einfuhrdrittland vor, was insbesondere durch Vorlage der einschlägigen 

Einfuhrzolldokumente sichergestellt wird. Die Übermittlung erfolgt unter Nutzung des 

elektronischen Lizenzierungssystems. 
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(2) Liegt ein solcher Nachweis für den Eingang der Lieferung nach Absatz 1 nicht vor, so 

ersucht die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, der die Ausfuhrgenehmigung erteilt 

hat, unverzüglich die Ausfuhrzollbehörden, zu bestätigen, dass die Zollformalitäten im 

Zusammenhang mit dem Ausgang der Waren durchgeführt wurden und die in Anhang I 

aufgeführten Waren das Zollgebiet der Union verlassen haben. Bestätigen die 

Zollbehörden den Ausgang, so ersucht die zuständige Behörde, die die 

Ausfuhrgenehmigung erteilt hat, das Einfuhrdrittland, den Eingang der Lieferung der 

Waren zu bestätigen. 

(3) Ist die zuständige Behörde nicht in der Lage, von dem Einfuhrdrittland eine 

Eingangsbestätigung gemäß Absatz 2 zu erlangen, so erfasst sie diese Information in 

dem elektronischen Lizenzierungssystem. 
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Kapitel IV  

AUFSICHT UND KONTROLLEN 

Artikel 27 

Kontrollen nach dem Versand 

(1) Die ▌ zuständige Behörde, die die Ausfuhrgenehmigung erteilt, kann Kontrollen nach 

dem Versand durchführen, um sicherzustellen, dass die Ausfuhr von in Anhang I 

aufgeführten Waren im Einklang mit den in der Endverwendungserklärung nach 

Anhang IV eingegangenen Verpflichtungen erfolgt ist, oder dass die Waren am 

vorgesehenen Endbestimmungsort angekommen sind. 

(2) Die zuständigen Behörden und Zollbehörden arbeiten zusammen und arbeiten 

erforderlichenfalls mit den Behörden von Drittländern zusammen, um die Einhaltung 

der in der Endverwendungserklärung nach Anhang IV oder den Eingang der Waren am 

vorgesehenen Endbestimmungsort zu überprüfen. Wo dies angebracht ist, können im 

Wege der Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden von Drittländern Kontrollen 

in den betreffenden Drittländern durchgeführt werden, sofern die betreffenden 

Drittländer dem zustimmen. Die Mitgliedstaaten können die Kommission um 

Unterstützung bei der Durchführung solcher Kontrollern ersuchen. 

▌ 

▌ 
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Artikel 28 

Informationsaustausch und Zusammenarbeit zwischen den Behörden 

(1) Die Kommission, die zuständigen Behörden und die Zollbehörden arbeiten eng zusammen 

und tauschen Informationen aus, um die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten. 

(2) Die risikobezogenen Informationen, einschließlich der Risikoanalysen und der Ergebnisse 

der Kontrollen, die für die Durchsetzung dieser Verordnung und insbesondere in Bezug auf 

den Verdacht auf unerlaubten Handel mit den in Anhang I aufgeführten Waren von 

Belang sind, werden wie folgt ausgetauscht und verarbeitet: ▌ 

a) Zwischen den Zollbehörden werden die Informationen nach Artikel 46 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 ausgetauscht. 

b) Zwischen den Zollbehörden und der Kommission werden die Informationen nach 

Artikel 47 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 ausgetauscht. 

c) Zwischen den Zollbehörden und den zuständigen Behörden, einschließlich der 

zuständigen Behörden verschiedener anderer Mitgliedstaaten, werden die 

Informationen nach Artikel 47 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 

ausgetauscht. 
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(3) Der Austausch und die Verarbeitung der Informationen gemäß Absatz 2 Buchstaben a 

und b erfolgt unter Nutzung des für diese Zwecke durch Artikel 16 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 geschaffenen Systems. Werden vertrauliche 

Informationen von den Zollbehörden ausgetauscht, so werden diese Informationen 

gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 der Kommission und den 

zuständigen Behörden übermittelt. 

(4) Der Informationsaustausch zwischen den Zollbehörden und den zuständigen Behörden 

erfolgt unter Nutzung bestehender nationaler Mittel oder unter Nutzung des 

elektronischen Lizenzierungssystems. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 515/9733 findet auf Maßnahmen im Rahmen dieses Artikels 

sinngemäß Anwendung. 

Artikel 29 

Verfahren bei der Einfuhr und Ausfuhr 

(1) Bei der Erledigung der Zollformalitäten für in Anhang I aufgeführte Waren gibt der 

Zollanmelder in der Zollanmeldung oder der Wiederausfuhranmeldung einen Verweis 

auf die von der zuständigen Behörde nach den Artikeln 9, 11, 19 oder 23 erteilte 

Genehmigung oder die von der zuständigen Behörde nach Artikel 22 übermittelte 

Referenznummer an. Wird ein Carnet ATA zur Erfüllung der Zollformalitäten 

verwendet, wird diese Information in einem seiner Teile angegeben. 

                                                
33 Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige 

Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit 
dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung 
der Zoll- und der Agrarregelung (ABl. L 82 vom 22.3.1997, S. 1). 
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(2) Alle Informationen und Unterlagen, die zum Nachweis der Konformität der in Anhang I 

aufgeführten Waren erforderlich sind, sind von dem Einführer oder dem Ausführer im 

Einklang mit dem Ersuchen der zuständigen Behörde in einer Amtssprache des 

Mitgliedstaats, in dem sich die Behörde befindet, oder in englischer Sprache zu 

übermitteln. 

(3) Sobald die Verknüpfung gemäß Artikel 34 Absatz 7 betriebsbereit ist, überprüft die 

Zollbehörde bei der Annahme einer Zollanmeldung oder einer 

Wiederausfuhranmeldung von in Anhang I aufgeführten Waren die Gültigkeit der 

Genehmigung unter Nutzung der Single-Window-Umgebung für den Zoll. Die 

Überprüfung erfolgt elektronisch und automatisch. 

(4) Überlässt die Zollbehörde in Anhang I aufgeführte Waren in ein Zollverfahren oder für 

die Wiederausfuhr, so wird diese Überlassung elektronisch und automatisch unter 

Nutzung der Single-Window-Umgebung für den Zoll an das elektronische 

Lizenzierungssystem gemeldet, sobald die Verknüpfung gemäß Artikel 34 Absatz 7 

betriebsbereit ist. Werden in Anhang I aufgeführte Waren, die in das Verfahren der 

vorübergehenden Verwendung überlassen wurden, unter Verwendung eines 

Carnets ATA vorübergehend ausgeführt oder wieder ausgeführt, so erfasst die 

Zollbehörde die Information über die Überlassung der Waren im elektronischen 

Lizenzierungssystem. 
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(5) Unbeschadet der ihr nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 übertragenen 

Befugnisse überlässt die Zollbehörde in Anhang I aufgeführte Waren nicht in ein 

Zollverfahren oder in das Wiederausfuhrverfahren und setzt die zuständige Behörde, die 

darüber entscheidet, wie mit den Waren zu verfahren ist, innerhalb von 24 Stunden 

unter Nutzung bestehender nationaler Mittel oder des elektronischen 

Lizenzierungssystems davon in Kenntnis, wenn sie Grund zu der Annahme hat, dass 

a) bei Erteilung der Genehmigung sachdienliche Informationen nicht berücksichtigt 

wurden oder 

b) sich die Umstände seit Erteilung der Genehmigung wesentlich verändert haben, 

c) die Waren in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen oder 

d) unter sonstigen Umständen die Waren nicht dieser Verordnung entsprechen. 

Die zuständige Behörde antwortet der Zollbehörde unter Nutzung bestehender 

nationaler Mittel oder des elektronischen Lizenzierungssystems innerhalb von zehn 

Werktagen. 

In hinreichend begründeten Fällen kann diese Frist auf 30 Werktage verlängert werden. 

Antwortet die zuständige Behörde nicht innerhalb der vorgegebenen Frist, so erfolgt seitens 

der Zollbehörde die Überlassung der Waren im Einklang mit Artikel 194 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013. 

▌ 
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Artikel 30 

Aufdeckung einer nicht konformen Lieferung 

(1) Entdeckt die Zollbehörde eine Lieferung von in Anhang I aufgeführten Waren, die den 

in dieser Verordnung festgelegten Pflichten nicht entspricht, ergreift sie geeignete 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Waren unter zollamtlicher Überwachung 

verbleiben, und setzt die zuständige Behörde innerhalb von 24 Stunden davon in 

Kenntnis. 

(2) Die zuständige Behörde entscheidet innerhalb einer Frist von höchstens zehn 

Werktagen darüber, wie mit den Waren zu verfahren ist, und setzt die Zollbehörde von 

ihrer Entscheidung, die Überlassung der Ware zu gestatten oder weitere Maßnahmen zu 

ergreifen, in Kenntnis. In hinreichend begründeten Fällen kann diese Frist auf 

30 Werktage verlängert werden. 

(3) Die Zollbehörde stellt sicher, dass die Entscheidung der zuständigen Behörde betreffend 

Waren unter zollrechtlicher Überwachung im Einklang mit den zollrechtlichen 

Vorschriften durchgeführt wird. 

(4) Ist die Lieferung nicht konformer Waren aus einem anderen Mitgliedstaat abgegangen, 

oder war sie für einen anderen Mitgliedstaat bestimmt, so setzt die zuständige Behörde 

des Mitgliedstaats, in dem die Warenlieferung entdeckt wurde, die zuständige Behörde 

des Abgangs - oder Bestimmungsmitgliedstaats unverzüglich unter Nutzung des 

elektronischen Lizenzierungssystems von den bezüglich der Waren getroffenen 

Maßnahmen und den Gründen dafür in Kenntnis. 
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(5) Im Falle eines begründeten Verdachts auf unerlaubten Handel mit in Anhang I 

aufgeführten Waren sollten die Waren beschlagnahmt oder einbehalten werden, und die 

Informationen über die bei den Zollkontrollen beschlagnahmten oder einbehaltenen 

Waren sind von der Zollbehörde unverzüglich wie folgt weiterzugeben: 

a) an die zuständige Behörde des eigenen Mitgliedstaats und 

b) an die zuständigen Behörden der in Artikel 40 Absatz 2 genannten Mitgliedstaaten 

unter Nutzung der Europol-Netzanwendung für sicheren Datenaustausch. 

(6) Die Daten zu Beschlagnahmen oder Einbehaltungen müssen, sobald verfügbar, die 

folgenden Informationen umfassen: 

a) Angaben zur Feuerwaffe, einschließlich der Angabe des Herstellers oder der Marke, 

des Herstellungslandes oder -ortes, der Seriennummer und des Herstellungsjahres, 

soweit es nicht bereits Teil der Seriennummer ist, und des Modells, sofern möglich, 

sowie der Mengen; 

b) Kategorie der Feuerwaffe nach Anhang I; 
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c) Informationen über die Herstellung, einschließlich der Reaktivierung deaktivierter 

Feuerwaffen, des Umbaus von Schreckschuss- und Signalwaffen, handgefertigter 

Feuerwaffen, die durch additive Fertigung hergestellt wurden, oder sonstiger 

Informationen, die von Interesse sind; 

d) Ursprungsland; 

e) Abgangsland, 

f) Bestimmungsland; 

g) Beförderungsmittel und Staatszugehörigkeit des Beförderungsunternehmens oder der 

Person, gegebenenfalls einschließlich „Container“, „Lastkraftwagen oder 

Lieferwagen“, „Personenkraftwagen“, „Bus oder Reisebus“, „Zug“, „gewerbliche 

Luftfahrt“, „allgemeine Luftfahrt“ oder „Postfracht und Pakete“ sowie 

gegebenenfalls das amtliche Kennzeichen des verwendeten Beförderungsmittels; 

h) Ort und Art der Beschlagnahme oder Einbehaltung, gegebenenfalls einschließlich 

„Inland“, „Grenzübergangsstelle“, „Landgrenze“, „Flughafen“ oder „Seehafen“.  

(7) Artikel 6 Absatz 1 hindert die Zollbehörde nicht daran, Artikel 198 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 anzuwenden. Nimmt die Zollbehörde gemäß einer 

entsprechenden Entscheidung der zuständigen Behörde die Vernichtung der Waren vor, 

so sind die Kosten der Vernichtung nach Artikel 198 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013 zu tragen. 
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(8) Die Kommission legt im Wege eines Durchführungsrechtsakts das System fest, das für 

die jährliche Erhebung statistischer Daten über Beschlagnahmen und Einbehaltungen 

von in Anhang I aufgeführten Waren zu verwenden ist. Dieser Durchführungsrechtsakt 

wird nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 43 Absatz 2 angenommen. 

KAPITEL V 

VERWALTUNG, DIGITALISIERUNG UND ▌ ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 31 

Speicherung von Informationen für Einfuhr, Ausfuhr und Wiederausfuhr von in Anhang I 

aufgeführten Waren 

(1) Die Mitgliedstaaten bewahren ▌ mindestens 20 Jahre lang alle Informationen über die 

Einfuhr, Ausfuhr und Wiederausfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren auf, die 

notwendig sind, um diese Waren rückzuverfolgen und zu identifizieren und um den 

unerlaubten Handel damit zu verhüten und aufzudecken. 

(2) Die Informationen gemäß Absatz 1 enthalten sinngemäß die Informationen gemäß 

Artikel 21 Absatz 1. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Einfuhr und die Ausfuhr gemäß Artikel 12 Absatz 1 

Buchstabe a und Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben a und b. 
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Artikel 32  

Statistiken und Jahresberichte 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat in Abstimmung mit der 

Koordinierungsgruppe „Einfuhr und Ausfuhr von Feuerwaffen“ gemäß Artikel 39 

Absatz 1 jährlich spätestens am 31. Oktober einen öffentlichen Jahresbericht über die 

Durchführung dieser Verordnung vor. Der Bericht umfasst folgende Informationen: 

a) die Zahl der am Ende des Vorjahres im Zollgebiet der Union auf Ebene der 

Mitgliedstaaten erteilen Ein- und Ausfuhrgenehmigungen; 

b) die Mengen an in Anhang I aufgeführten Waren, die im Vorjahr in das Zollgebiet 

der Union eingeführt und aus dem Zollgebiet der Union ausgeführt wurden, auf 

Ebene der Mitgliedstaaten aufgeschlüsselt nach Kategorie und Unterkategorie 

gemäß Anhang I sowie nach Ursprungs- und Bestimmungsland; 

c) den Zollwert der Einfuhren und Ausfuhren nach Buchstabe b auf Unionsebene; 

d) die Zahl der Verweigerungen von Ausfuhrgenehmigungen im Vorjahr und die 

Gründe dafür; 

www.parlament.gv.at



 

 91 

e) die Zahl der Beschlagnahmungen, die Menge der im Vorjahr beschlagnahmten 

oder zurückgehaltenen in Anhang I aufgeführten Waren; 

f) die Zahl und die Ergebnisse der im Vorjahr auf Ebene der Mitgliedstaaten 

durchgeführten Kontrollen nach Versand; 

g) die Zahl der auf Ebene der Mitgliedstaaten im Vorjahr im Zusammenhang mit der 

Durchführung der Verordnung festgestellten Verstöße und verhängten 

Sanktionen. 

(2) Die Kommission gewährt Zugang zu den statistischen Daten, die in dem elektronischen 

Lizenzierungssystem und dem gemäß Artikel 30 Absatz 8 einzusetzenden System erfasst 

wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Angaben nach Absatz 1 

Buchstaben f und g jedes Jahr bis zum 31. Juli. 

(4) Die Statistiken und der Jahresbericht enthalten weder personenbezogene Daten, noch 

sensible Geschäftsinformationen, noch geschützte Informationen aus den Bereichen 

Verteidigung, Außenpolitik oder nationale Sicherheit. 

▌ 
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Artikel 33  

Verwaltungsgebühren  

Die Mitgliedstaaten dürfen zur Deckung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung von 

Genehmigungsanträgen Gebühren erheben. 

Artikel 34 

Elektronisches Lizenzierungssystem 

(1) Die Kommission richtet ein sicheres und verschlüsseltes elektronisches 

Lizenzierungssystem für Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen und Registrierungen sowie 

diesbezügliche Informationen und Entscheidungen nach den Artikeln 9, 11, 12, 13, 19, 

22, 23, 25, 26, 28, 29 und 30 ein und pflegt es. 

Das elektronische Lizenzierungssystem bietet mindestens die folgenden Funktionen: 

a) Registrierung ▌ der Personen, die berechtigt sind, eine Genehmigung oder 

Vereinfachung nach dieser Verordnung zu beantragen, bevor der erste Antrag 

gestellt wird, und gegebenenfalls Aufnahme der ▌ Registrierungs- und 

Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer) nach Artikel 9 

der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in ihr Registrierungsprofil, 
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b) Möglichkeit, im elektronischen Verfahren eine Genehmigung oder Vereinfachung 

nach dieser Verordnung zu beantragen, zu erteilen, auszustellen und zu speichern, 

c) Möglichkeit der Verknüpfung mit dem nationalen elektronischen 

Lizenzierungssystem, durch das in dem jeweiligen Mitgliedstaat Genehmigungen 

und Vereinfachungen beantragt, erteilt und ausgestellt werden können, und 

Möglichkeit der Übermittlung der entsprechenden Informationen, 

d) Möglichkeit der Verknüpfung mit den nationalen Zollbehörden über die Single-

Window-Umgebung der EU für den Zoll nach Artikel 4 der 

Verordnung (EU) 2022/2399, erforderlichenfalls einschließlich einer 

Mengensteuerung der zugelassenen Waren,  

e) Möglichkeit für die zuständigen Behörden und die Zollbehörden ▌, Risikoprofile 

von nach dieser Verordnung zur Einfuhr, Ausfuhr oder Wiederausfuhr von in 

Anhang I geführten Waren befugten oder dafür registrierten Personen und 

Risikoprofile von diesen Waren zu erstellen. Hierzu gehören automatische 

Warnungen hinsichtlich fehlender Nachweise für die Eingangsdokumentation; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/2399;Year2:2022;Nr2:2399&comp=


 

 94 

f) Möglichkeit, im Rahmen der Amtshilfe und Verwaltungszusammenarbeit zwischen 

den zuständigen Behörden und der Kommission Informationen und Statistiken zur 

Nutzung des elektronischen Lizenzierungssystems auszutauschen; 

g) Möglichkeit für die zuständigen Behörden, Informationen, einschließlich über 

Verweigerungen und die Gründe für die Verweigerung von Genehmigungen, für 

die ▌ Durchführung dieser Verordnung auszutauschen; 

h) Möglichkeit der Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden und 

Personen, die eine Genehmigung oder Vereinfachung beantragen, und des 

Hochladens der Nachweise für den Lieferungseingang; 

i) Möglichkeit der Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden, der 

Kommission und den Zollbehörden für die Zwecke der Durchführung dieser 

Verordnung; 

j) unter Ausnahme personenbezogener Daten Möglichkeit zur Erstellung von 

Statistiken über Informationen wie die Zahl der Genehmigungen, die Mengen und 

den Wert der tatsächlichen Einfuhren und Ausfuhren, die Zahl der 

Verweigerungen und die Gründe dafür, eine Genehmigung für in Anhang I 

aufgeführte Waren, zu verweigern, aufgeschlüsselt nach Ursprungs- und 

Bestimmungsland. 
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(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten Vorschriften über die 

Funktionsweise des elektronischen Lizenzierungssystems fest, darunter Vorschriften für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Datenaustausch mit anderen IT-

Systemen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 43 Absatz 2 erlassen. 

(3) Die Kommission gewährt Zugang zu dem elektronischen Lizenzierungssystem wie folgt: 

a) den Zollbehörden und den zuständigen Behörden zur Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung und den zollrechtlichen Vorschriften, 

b) Personen, die eine Genehmigung oder Vereinfachung beantragen. Diese Personen 

haben Zugang lediglich zu Informationen, die sie selbst betreffen, 

c) den zuständigen Dienststellen der Kommission für die Zwecke der Wartung des 

Systems, des Austauschs von Daten nach Absatz 1 Buchstaben e und f sowie der 

Erhebung von Daten nach Absatz 1 Buchstabe j und der Erhebung von Daten 

nach Absatz 1 Buchstaben i und j. 
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(4) Die Kommission sorgt für die Verknüpfung zwischen dem elektronischen 

Lizenzierungssystem und, sofern vorhanden, den elektronischen nationalen 

Lizenzierungssystemen. 

(5) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im elektronischen Lizenzierungssystem 

erfolgt unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2018/1725 bzw. der Verordnung 

(EU) 2016/679. 

(6) Das elektronische Lizenzierungssystem ist mindestens 24 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung eingerichtet. 

(7) Für die Zwecke der Überprüfung nach Artikel 29 Absatz 3 und der Kommunikation 

nach Artikel 29 Absatz 4 verbindet das mit der Verordnung (EU) 2022/2399 

eingerichtete elektronische Single-Window-System der Europäischen Union für den 

Austausch von Bescheinigungen im Zollbereich das elektronische Lizenzierungssystem 

mit der Single-Window-Umgebung der EU für den Zoll. Diese Verbindung erfolgt 

spätestens am ... [Abl.: 72 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens]. 
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Artikel 35 

Informations- und Berichterstattungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alljährlich am 1. Juli einen Bericht 

über die überprüften und als nicht umbaubar eingestuften Schreckschuss- und 

Signalwaffenmodelle. Diese Berichte werden in der Koordinierungsgruppe nach 

Artikel 39 erörtert. 

(2) Die Mitgliedstaaten erstatten der Koordinierungsgruppe alle zwei Jahre Bericht über die 

Kontrolle von Genehmigungen nach Artikel 10 Absatz 8 und Artikel 24 Absatz 5 Die 

Berichte werden in der mit Artikel 39 eingesetzten Koordinierungsgruppe erörtert. 

KAPITEL VI  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 36  

Sichere Verfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre 

Genehmigungsverfahren sicher sind und dass die Echtheit der Genehmigungsdokumente 

überprüft oder bestätigt werden kann. 
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(2) Die Überprüfung und Bestätigung kann gegebenenfalls auch über diplomatische Kanäle 

erfolgen. 

Artikel 37  

Aufgaben der zuständigen Behörden 

(1) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, trifft jeder 

Mitgliedstaat erforderliche und angemessene Maßnahmen, damit seine zuständige Behörde 

a) diese Verordnung mit allen dafür erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der 

Einziehung und des Verkaufs oder der Vernichtung von in Anhang I aufgeführten 

Waren, durchsetzen kann, 

b) Auskünfte über jede Bestellung oder jeden Vorgang im Zusammenhang mit in 

Anhang I aufgeführten Waren einholen kann und 

c) feststellen kann, ob die für eine Person gemäß dieser Verordnung bestehenden 

Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt werden, wobei dies insbesondere die 

Befugnis umfassen kann, sich Zugang zu den Geschäftsräumen dieser Person und 

anderer Personen, die ein Interesse an dem betreffenden Vorgang haben, zu 

verschaffen. 
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(2) Auf Ersuchen eines Ausfuhrdrittlands, das zum Zeitpunkt der Ausfuhr Vertragspartei 

des VN-Feuerwaffen-Protokolls ist, bestätigt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, 

der die Einfuhrgenehmigung ausstellt, die für die Ausfuhr aus dem Drittland genutzt 

wird, die Einfuhr oder vorübergehende Verwahrung von in Anhang I aufgeführten 

Waren, die unter die Einfuhrgenehmigung fallen. 

Artikel 38  

Durchsetzung ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, notifizieren sie der Europäischen Kommission und treffen 

alle für die Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen 

Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die mit der Richtlinie (EU) 2019/1937 eingeführte Regelung zum Schutz von 

Hinweisgebern findet auf Personen Anwendung, die Verstöße gegen diese Verordnung 

melden. 
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Artikel 39  

Expertenkoordinierungsgruppe 

(1) Es wird eine Koordinierungsgruppe „Einfuhr und Ausfuhr von Feuerwaffen“ (im 

Folgenden „Koordinierungsgruppe“) eingesetzt, in der der Vertreter der Kommission den 

Vorsitz führt. Sie setzt sich aus Vertretern der in Artikel 40 Absatz 2 genannten 

zuständigen Behörden zusammen. 

(2) Die Koordinierungsgruppe prüft alle Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung dieser 

Verordnung, die entweder vom Vorsitzenden oder von einem Vertreter der in Artikel 40 

Absatz 2 genannten zuständigen Behörden vorgelegt werden. Die nach diesem Absatz 

durchgeführte Verarbeitung und Verwendung von Informationen erfolgt im Einklang 

mit den Bestimmungen von Artikel 28 Absatz 5 über deren Vertraulichkeit. 

(3) Der Vorsitzende der Koordinierungsgruppe oder die Koordinierungsgruppe konsultiert die 

von dieser Verordnung betroffenen Interessenträger, wann immer dies erforderlich ist. 
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Artikel 40  

Durchführungsaufgaben 

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die sie zur Durchführung dieser Verordnung erlassen, 

einschließlich der Maßnahmen gemäß Artikel 38. 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen bis zum ... [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] die nationale Behörde oder die nationalen Behörden, die für die 

Durchführung dieser Verordnung zuständig ist bzw. sind, und setzen die anderen 

Mitgliedstaaten und die Kommission darüber in Kenntnis. 

(3) Die Kommission veröffentlicht anhand dieser Angaben auf ihrer Website ein Verzeichnis 

dieser Behörden, das bei einer Änderung aktualisiert wird. 

(4) Die Kommission überprüft auf Antrag der Koordinierungsgruppe und auf jeden Fall alle 

zehn Jahre die Anwendung dieser Verordnung und legt dem Europäischen Parlament und 

dem Rat einen Bericht darüber vor; dieser Bericht kann Vorschläge zur Änderung der 

Verordnung enthalten. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle 

sachdienlichen Angaben zur Ausarbeitung dieses Berichts ▌. Spätestens fünf Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung veröffentlicht die Kommission einen ersten 

Zwischenbericht über ihre Anwendung. 

www.parlament.gv.at



 

 102 

Artikel 41  

Delegierte Rechtsakte 

(1) Der Kommission ist weiterhin die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 42 delegierte 

Rechtakte zu folgenden Zwecken zu erlassen: 

a) Änderung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung aufgrund von Änderungen 

des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 und aufgrund von Änderungen 

des Anhangs I der Richtlinie (EU) 2021/555; 

b) Änderung der Anhänge II, III und IV dieser Verordnung; 

c) zur Ergänzung der vorliegenden Verordnung durch Festlegung des Teils des 

Carnet ATA, in dem der Verweis auf die von der zuständigen Behörde erteile 

Genehmigung oder die von der zuständigen Behörde übermittelte 

Referenznummer vom Anmelder gemäß Artikel 29 Absatz 1 anzugeben ist. 
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Artikel 42 

Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 9 Absatz 6, Artikel 19 Absatz 7 und Artikel 41 

genannten delegierten Rechtsakte wird der Kommission auf unbestimmte Zeit übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 Absatz 6, Artikel 19 Absatz 7 und Artikel 41 

kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 Absatz 6, Artikel 19 Absatz 7 und 

Artikel 41 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 43  

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, findet das in Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 vorgesehene Prüfverfahren Anwendung. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, findet das in Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 vorgesehene Beratungsverfahren Anwendung. 
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Artikel 44 

Übergangszeitraum 

(1) Bis zu dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten Geltungsbeginn übermitteln die 

Mitgliedstaaten zur Durchführung von Artikel 32 Absatz 1 folgende Informationen: 

a) die Zahl der am Ende des Vorjahres im Zollgebiet der Union auf Ebene der 

Mitgliedstaaten erteilten Ein- und Ausfuhrgenehmigungen; 

b) die Zahl der im Vorjahr verweigerten Ausfuhrgenehmigungen und die Gründe 

dafür; 

c) die Zahl der Verstöße und Sanktionen im Zusammenhang mit der Durchsetzung 

der Verordnung im Vorjahr. 

(2) Genehmigungen für die Einfuhr oder die Ausfuhr von in Anhang I aufgeführten 

Waren, die in den Anwendungsbereich der Artikel 9, 11, 19 und 23 fallen und die vor 

dem ... [Datum des Beginns der Anwendung der Artikel 9, 11, 19 und 23] erteilt wurden, 

bleiben für einen Zeitraum von höchstens zwölf Monaten ab dem ... [Tag des Beginns 

der Anwendung der Artikel 9, 11, 19 und 23] gültig. 
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(3) Genehmigungen für die Einfuhr oder die Ausfuhr von in Anhang I aufgeführten 

Waren, die vor dem ... [Datum des Beginns der Anwendung der Artikel 9, 11, 19 und 23] 

beantragt werden und zu diesen Zeitpunkt anhängig sind, werden nach den vor diesem 

Zeitpunkt geltenden Bestimmungen erteilt. Diese Genehmigungen gelten für einen 

Zeitraum von höchstens zwölf Monaten ab dem [Datum des Beginns der Anwendung der 

Artikel 9, 11, 19 und 23]. 

(4) Mengenmäßige Beschränkungen der Einfuhr von in Anhang I aufgeführten Waren 

nach Artikel 14, die am Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung in den 

Mitgliedstaaten gelten, sind der Kommission nach dem in den Artikeln 15 bis 17 

festgelegten Verfahren zu notifizieren. Eine solche Notifizierung erfolgt spätestens vor 

dem in Artikel 46 Absatz 2 angegebenen Tag der Anwendung. 

▌ 

Artikel 45  

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 258/2012 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang V dieser Verordnung zu 

lesen. 
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Artikel 46  

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem … [Datum 48 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung]. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten Artikel 2 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 

Absätze 1 und 6, Artikel 11 Absatz 6, die Artikel 14, 15, 16, 17 und 18, Artikel 19 

Absatz 7, Artikel 30 Absatz 7 sowie die Artikel 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, und 46 

ab ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG I 

I: Verzeichnis der Feuerwaffen und der Munition nach der Richtlinie (EU) 2021/555 

BESCHREIBUNG KN-CODE 

Kategorie A – Verbotene Feuerwaffen  

(1) Militärische Waffen und Abschussgeräte mit 

Sprengwirkung 

9301 10 00 

9301 20 00 

9306 90 10  

(2) Vollautomatische Feuerwaffen 9301 90 00 

(3) Als andere Gegenstände getarnte Feuerwaffen ex 9302 00 00 

ex 9303 10 00 

ex 9303 90 00 

9301 90 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

(4) Panzerbrechende Munition, Munition mit 

Spreng- und Brandsätzen sowie Geschosse für 

diese Munition 

9306 30 30 

9306 90 10 

ex 9306 21 00 

(5) Pistolen- und Revolvermunition mit 

Expansivgeschossen sowie Geschosse für diese 

Munition mit Ausnahme solcher für Jagd- und 

Sportwaffen von Personen, die zur Benutzung 

dieser Waffen befugt sind 

ex 9306 30 10 

9306 30 30  
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(6) Automatische Feuerwaffen, die zu 

halbautomatischen Feuerwaffen umgebaut 

wurden 

9301 90 00 

ex 9302 00 00  

(7) Jede der folgenden halbautomatischen 

Zentralfeuerwaffen: 

 

 a) Kurz-Feuerwaffen, mit denen ohne 
Nachladen mehr als 21 Schüsse 
abgegeben werden können, sofern: 
– eine Ladevorrichtung mit einer 

Kapazität von mehr 
als 20 Patronen in diese 
Feuerwaffe eingebaut ist, oder 

– eine abnehmbare 
Ladevorrichtung mit einer 
Kapazität von mehr 
als 20 Patronen eingesetzt wird 

ex 9302 00 00  

 b) Lang-Feuerwaffen, mit denen ohne 
Nachladen mehr als 11 Schüsse 
abgegeben werden können, sofern: 

– eine Ladevorrichtung mit einer 
Kapazität von mehr als 
10 Patronen in diese Feuerwaffe 
eingebaut ist, oder 

– eine abnehmbare 
Ladevorrichtung mit einer 
Kapazität von mehr als 
10 Patronen eingesetzt wird 

ex 9303 30 00 

9301 90 00 

ex 9303 90 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95  

(8) Halbautomatische Lang-Feuerwaffen, das heißt 

Feuerwaffen, die ursprünglich als 

Schulterwaffen vorgesehen sind, die ohne 

Funktionseinbuße mithilfe eines Klapp- oder 

Teleskopschafts oder eines ohne Verwendung 

eines Werkzeugs abnehmbaren Schafts auf eine 

Länge unter 60 cm gekürzt werden können 

9301 90 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00  
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(9) Sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die 

für das Abfeuern von Platzpatronen, 

Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen oder 

pyrotechnischer Munition oder in Salutwaffen 

oder akustische Waffen umgebaut wurden 

9301 90 00 

ex 9302 00 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00  

Kategorie B – Genehmigungspflichtige Feuerwaffen  

(1) Kurze Repetier-Feuerwaffen ex 9302 00 00 

(2) Kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition 

mit Zentralfeuerzündung 

ex 9302 00 00 

(3) Kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition 

mit Randfeuerzündung mit einer Gesamtlänge 

von weniger als 28 cm 

ex 9302 00 00 

(4) Halbautomatische Lang-Feuerwaffen, deren 

Ladevorrichtung und Patronenlager zusammen 

bei Randfeuerwaffen mehr als drei Patronen 

und bei Zentralfeuerwaffen mehr als drei aber 

weniger als zwölf Patronen aufnehmen können 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

(5) Halbautomatische Kurz-Feuerwaffen, die nicht 

unter Kategorie A Nummer 7 Buchstabe a 

aufgeführt sind 

ex 9302 00 00  

www.parlament.gv.at



 

 111 

(6) Halbautomatische Lang-Feuerwaffen die unter 

Kategorie A Nummer 7 Buchstabe b aufgeführt 

sind, deren Ladevorrichtung und Patronenlager 

zusammen nicht mehr als drei Patronen 

aufnehmen können, deren Ladevorrichtung 

auswechselbar ist oder bei denen nicht 

sichergestellt ist, dass sie mit allgemein 

gebräuchlichen Werkzeugen nicht zu Waffen, 

deren Ladevorrichtung und Patronenlager 

zusammen mehr als drei Patronen aufnehmen 

können, umgebaut werden können 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

(7) Lange Repetier-Feuerwaffen und 

halbautomatische Feuerwaffen mit glattem 

Lauf, deren Lauf nicht länger als 60 cm ist 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

(8) Sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die 

für das Abfeuern von Platzpatronen, 

Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen oder 

pyrotechnischer Munition oder in Salutwaffen 

oder akustische Waffen umgebaut wurden  

ex 9302 00 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00  

(9) Halbautomatische Feuerwaffen für den zivilen 

Gebrauch, die wie vollautomatische Waffen 

aussehen und die nicht unter Kategorie A 

Nummer 6, 7 oder 8 aufgeführt sind 

ex 9302 00 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 
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Kategorie C – Meldepflichtige Feuerwaffen und Waffen 

(1) Andere lange Repetier-Feuerwaffen als die, die 

unter Kategorie B Nummer 7 aufgeführt sind 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

(2) Lange Einzellader-Feuerwaffen mit gezogenem 

Lauf/gezogenen Läufen 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

(3) Andere halbautomatische Lang-Feuerwaffen als 

die, die unter Kategorie A oder B aufgeführt 

sind 

ex 9303 30 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 90 00 

(4) Kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition 

mit Randfeuerzündung mit einer Gesamtlänge 

von nicht weniger als 28 cm  

ex 9302 00 00 

(5) Sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die 

für das Abfeuern von Platzpatronen, 

Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen oder 

pyrotechnischer Munition oder in Salutwaffen 

oder akustische Waffen umgebaut wurden 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00  
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(6) Feuerwaffen der Kategorien A oder B oder 

dieser Kategorie, die gemäß der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 

deaktiviert worden sind  

ex 9304 00 00  

(7) Lange Einzellader-Feuerwaffen mit glattem 

Lauf/glatten Läufen, die am oder nach dem 

14. September 2018 in Verkehr gebracht 

wurden 

9303 10 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

II: Feuerwaffen und Munition, die nicht in Teil I aufgeführt sind, und wesentliche Komponenten 

(1) Sammlungen und Sammlerstücke von 

historischem Interesse 

▌ 

ex 9705 10 00 

ex 9706 10 00 

ex 9706 90 00 
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(2) Munition: die vollständige Munition oder ihre 

Komponenten, einschließlich Patronenhülsen, 

Zündhütchen, Treibladungspulver, Kugeln oder 

Geschosse, die in einer Feuerwaffe verwendet 

werden, vorausgesetzt, dass diese Bestandteile 

selbst in dem betreffenden Mitgliedstaat 

genehmigungspflichtig sind 

ex 3601 00 00 

9306 21 00 

ex 9306 29 00 

ex 9306 30 10 

ex 9306 30 30 

ex 9306 30 90 

ex 9306 90 10 

ex 9306 90 90 

(3) Die wesentlichen Komponenten von 

Feuerwaffen, auch halbfertig, einschließlich 

halbfertiger Feuerwaffen  

ex 9305 10 00 

ex 9305 20 00 

ex 9305 91 00 

ex 9305 99 00 

III: Nicht umbaubare Schreckschuss- und Signalwaffen 

(1) Nicht umbaubare Schreckschuss- und 

Signalwaffen nach Artikel 8 dieser Verordnung  

ex 9303 90 00 

ex 9304 00 00  
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IV: Schalldämpfer 

(1) Schalldämpfer ex 9305 10 00  

Im Sinne dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck 

a) „kurze Feuerwaffe“ eine Feuerwaffe, deren Lauf nicht länger als 30 cm ist oder 

deren Gesamtlänge 60 cm nicht überschreitet; 

b) „lange Feuerwaffe“ alle Feuerwaffen, die keine kurzen Feuerwaffen sind; 

c) „vollautomatische Feuerwaffe“ eine Feuerwaffe, die nach Abgabe eines Schusses 

selbsttätig erneut schussbereit wird und bei der durch einmalige Betätigung des 

Abzugs mehrere Schüsse abgegeben werden können; 

d) „halbautomatische Waffe“ eine Feuerwaffe, die nach Abgabe eines Schusses erneut 

schussbereit wird und bei der durch einmalige Betätigung des Abzugs jeweils nur ein 

Schuss abgegeben werden kann; 

e) „Repetierwaffe“ eine Feuerwaffe, bei der nach Abgabe eines Schusses über einen 

Mechanismus Munition aus einem Magazin von Hand in den Lauf nachgeladen wird; 

f) „Einzellader-Feuerwaffe“ eine Feuerwaffe ohne Magazin, die vor jedem Schuss 

durch Einbringen der Munition in das Patronenlager oder eine Lademulde von Hand 

geladen wird. 

1. Gestützt auf die Kombinierte Nomenklatur nach der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 

Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den 

Gemeinsamen Zolltarif. 

2. Bei Codes mit dem Zusatz „ex“ gilt der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen 

Warenbezeichnung zur Festlegung des Anwendungsbereichs. 
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ANHANG II 

▌ 

(nach Artikel 10 dieser Verordnung) 

Die Mitgliedstaaten achten bei der Erteilung von Einfuhrgenehmigungen darauf, dass auf dem 

ausgegebenen Formular klar erkennbar ist, um welche Art von Genehmigung es sich handelt. 

Diese Einfuhrgenehmigung gilt bis zum Erreichen des Gültigkeitsdatums in allen Mitgliedstaaten 

der Union. 

EUROPÄISCHE UNION EINFUHR VON FEUERWAFFEN 
(Verordnung (EU) Nr. …) 

Art der Genehmigung 
Einzel Mehrfach nationale allgemeine 

Beförderungen vor Einfuhr zutreffend? Ja 
Versandverfahren zur Durchfuhr für Nicht- Unionswaren anwendbar? 
Ja  
Nicht umbaubare Schreckschuss- und 
Signalwaffen  

Deaktivierte zertifizierte Feuerwaffen  
 
Deaktivierte Feuerwaffen ohne Bescheinigung 

 
1 1. Einführer Nr. 

(ggf. EORI-Nummer) 
 

2. Kennnummer der 
Genehmigung1 3. Ende der 

Geltungsdauer 

G
en

eh
m

ig
un

g 

4. Ansprechpartner in der Behörde 

5. Empfänger (ggf. EORI-
Nummer) 

6. Ausstellende Behörde 

7. Agent(en)/Vertreter Nr. 
(falls nicht mit dem Einführer 
identisch) (ggf. EORI-
Nummer) 8. Einfuhrland (Einfuhrländer) Ländercode2 

9. Ausfuhrland (Ausfuhrländer) 
und Nummer(n) der 
Ausfuhrgenehmigung(en) 

Ländercode² 

10. Endempfänger (falls zum 
Zeitpunkt des Versands 
bekannt) (ggf. EORI-Nummer) 

11. (ggf.) Drittländer, durch die 
die Sendung transportiert wird 

Ländercode² 

12. Mitgliedstaat(en), in dem 
(denen) die Einfuhranmeldung 
abgegeben werden soll 

Ländercode² 

13. Güterbeschreibung 14. Code des Harmonisierten Systems oder der 
Kombinierten Nomenklatur (ggf. 8-stellig) 

13a.  
Kennzeichnung 
 
in Einklang mit dem 
VN-Feuerwaffen-Protokoll 
in Einklang mit der EU-
Feuerwaffen-Richtlinie 

15. Währung und Wert 16. Menge 

                                                
1 Von der ausstellenden Behörde auszufüllen. 
2 Siehe Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates (ABl. L 118 vom 25.5.1995, S. 10). 
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17. Endverwendung 18. (ggf.) Datum des 
Vertrags 

19. Zollverfahren ▌ 

20. Zusätzliche Angaben, die nach den nationalen Rechtsvorschriften 
vorgeschrieben sind (auf dem Formular anzugeben) 

 Feld für vorgedruckte Angaben 
der Mitgliedstaaten 

 Von der ausstellenden 
Behörde auszufüllen 

 

Unterschrift Stempel 
Ausstellende Behörde  
Ort und Datum  

EUROPÄISCHE UNION 
1a. (Für jeden 
Empfänger ist eine 
eigene Vorlage 
auszufüllen.) 

1. Einführer  2. 
Identifikationsnummer 

9. Einfuhrland und 
Nummer der 
Einfuhrgenehmigung 

G
en

eh
m

ig
un

g 

5. Empfänger 

13.1 
Güterbeschreibung 

14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.2 
Güterbeschreibung 

14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.3 
Güterbeschreibung 

14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.4 
Güterbeschreibung 

14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.5 
Güterbeschreibung 

14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.6 
Güterbeschreibung 

14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

Anmerkung: Für jeden Empfänger ist eine eigene Vorlage entsprechend der Vorlage 1a 
auszufüllen. In Teil 1 der Spalte 22 ist die noch vorhandene Menge, in Teil 2 der Spalte 22 die in 
diesem Fall abgezogene Menge anzugeben.  

21. Nettomenge/Nettowert 
(Nettomasse/andere Einheit mit Angabe der 
Einheit) 

24. Zollpapier (Art 
und Nummer) oder 
Auszug (Nr.) und 
Abzugsdatum 

25. Mitgliedstaat, 
Name und 
Unterschrift, Stempel 
der Behörde, die eine 
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22. In Zahlen 23. Abgezogene(r) 
Menge/Wert in 
Worten 

Teilmenge abzieht 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

▌ 
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ANHANG III 

▌ 

(nach Artikel 19 dieser Verordnung) 

Die Mitgliedstaaten achten bei der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen darauf, dass auf dem 

ausgegebenen Formular klar erkennbar ist, um welche Art von Genehmigung es sich handelt. 

Diese Ausfuhrgenehmigung gilt bis zum Erreichen des Gültigkeitsdatums in allen Mitgliedstaaten 

der Union. 

EUROPÄISCHE UNION AUSFUHR VON FEUERWAFFEN 
(Verordnung (EU) Nr. …) 

Art der Genehmigung 

Einzel Mehrfach  

EU-interner Versand nach Ausfuhr zutreffend ja  

Nicht umbaubare Schreckschuss- und 
Signalwaffen  

Deaktivierte Feuerwaffen  

1a. (ggf.) 
Eigentümer 

1. 
Antragsteller/Ausführer 
▌Nr. 
(ggf. EORI-Nummer) 
 

2. Kennnummer der 
Genehmigung3 

3. Ende der 
Geltungsdauer 

G
en

eh
m

ig
un

g 

4. Ansprechpartner in der Behörde 

5. Empfänger (ggf. 
EORI-Nummer) 

6. Ausstellende Behörde 

7. Agent(en)/Vertreter 
Nr. 
(falls nicht mit dem 
Antragsteller/Inhaber 
der Genehmigung 
identisch) (ggf. EORI-
Nummer) 

8. Ausfuhrland 
(Ausfuhrländer) 

Ländercode4 

9. Einfuhrland (Einfuhrländer) 
und Nummer(n) der 
Einfuhrgenehmigung(en) 

Ländercode4 

10. Endempfänger (falls 
zum Zeitpunkt des 
Versands bekannt) (ggf. 
EORI-Nummer) 

11. (ggf.) Drittländer, durch 
die die Sendung transportiert 
wird 

Ländercode4 

12. Mitgliedstaat(en), in dem 
(denen) die 
Ausfuhranmeldung abgegeben 
werden soll 

Ländercode4 

13. Güterbeschreibung 14. Code des Harmonisierten Systems oder der 
Kombinierten Nomenklatur (ggf. 8-stellig) 

                                                
3 Von der ausstellenden Behörde auszufüllen. 
4 ▌Siehe Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates (ABl. L 118 vom 25.5.1995, S. 10). 
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13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

17. Endverwendung 18. (ggf.) Datum des 
Vertrags 

19. Zollverfahren zur 
Ausfuhr 

20. Zusätzliche Angaben, die nach den nationalen Rechtsvorschriften 
vorgeschrieben sind (auf dem Formular anzugeben) 

 Feld für vorgedruckte Angaben 
der Mitgliedstaaten 

 Von der ausstellenden 
Behörde auszufüllen 

 

Unterschrift Stempel 

Ausstellende Behörde  

Ort und Datum  

EUROPÄISCHE UNION 

1a. (Für jeden 
Empfänger ist eine 
eigene Vorlage 
auszufüllen.) 

1. 
Antragsteller/Ausführer 

2. 
Identifikationsnummer 

9. Einfuhrland und 
Nummer der 
Einfuhrgenehmigung 

G
en

eh
m

ig
un

g 

5. Empfänger 

13.1 Güterbeschreibung 14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.2 Güterbeschreibung 14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.3 Güterbeschreibung 14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.4 Güterbeschreibung 14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

13.5 Güterbeschreibung 14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 
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13.6 Güterbeschreibung 14. Warencode (ggf. 8-stellig) 

13a. Kennzeichnung 15. Währung und 
Wert 

16. Menge 

Anmerkung: Für jeden Empfänger ist eine eigene Vorlage entsprechend der Vorlage 1a 
auszufüllen. In Teil 1 der Spalte 22 ist die noch vorhandene Menge, in Teil 2 der Spalte 22 die in 
diesem Fall abgezogene Menge anzugeben.  

21. Nettomenge/Nettowert 
(Nettomasse/andere Einheit mit Angabe der 
Einheit) 

24. Zollpapier (Art 
und Nummer) oder 
Auszug (Nr.) und 
Abzugsdatum 

25. Mitgliedstaat, 
Name und 
Unterschrift, 
Stempel der 
Behörde, die eine 
Teilmenge abzieht 22. In Zahlen 23. Abgezogene(r) 

Menge/Wert in Worten 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    
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2 

 ▌ 
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ANHANG IV 

Endverwendungserklärung 

Die Endverwendungserklärung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

a) Angaben zum Ausführer (einschließlich Name, Anschrift, Firma und, sofern verfügbar, 

Unternehmensregisternummer), 

b) Angaben zum Endverwender (einschließlich Name, Anschrift, Firma und, sofern 

verfügbar, Unternehmensregisternummer). ▌ 

c) Endbestimmungsland, 

d) Güterbeschreibung, ggf. einschließlich der Vertragsnummer oder der Auftragsnummer, 

e) ggf. Menge oder Wert der für die Ausfuhr bestimmten Güter, 

f) Unterschrift, Name und Titel des Endverwenders, 

g) Name der zuständigen nationalen Behörde im Endbestimmungsland, 
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h) sofern nach den nationalen Rechtvorschriften und Gepflogenheiten eines Drittlands 

erforderlich, von den zuständigen nationalen Behörden ausgestellte Einfuhrgenehmigung 

oder Bescheinigung (einschließlich des Datums, des Namens, der Amtsbezeichnung und 

der Originalunterschrift des die Genehmigung erteilenden Beamten), 

i) Ausstellungsdatum der Endverwendungserklärung, 

j) gegebenenfalls eine eindeutige Kennnummer oder Vertragsnummer, der die 

Endverwendungserklärung zuzuordnen ist, 

k) Verpflichtung, dass die ▌Güter ▌nur für zivile Zwecke verwendet werden, 

l) gegebenenfalls Angaben zu dem betreffenden Vermittler (einschließlich Name, Anschrift, 

Firma und, sofern verfügbar, Unternehmensregisternummer). 
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ANHANG V 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EU) Nr. 258/2012 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 
Artikel 2 Einleitung Artikel 2 Absatz 1 Einleitung 

Artikel 2 Nummer 1 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 
Artikel 2 Nummer 2 – 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 
Artikel 2 Nummer 3 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 5 

Artikel 2 Nummer 4 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 6 
Artikel 2 Nummer 5 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 7 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 
Artikel 2 Nummer 7 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 9 

Artikel 2 Nummer 9 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 10 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 11 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 12 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 13 

–  ▌ 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 14 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 15 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 16 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 17 
–  ▌ 

Artikel 2 Nummer 10 – 
–  ▌ 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 18 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 19 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 20 
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Verordnung (EU) Nr. 258/2012 Vorliegende Verordnung 

Artikel 2 Nummer 6 
– 

Artikel 2 Absatz 1 Nummer 21 
Artikel 2 Absatz 1 Nummer 22 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 23 
Artikel 2 Nummer 8 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 24 

–  ▌ 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 25 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 26 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 27 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 28 
 – 
 ▌  ▌ 
Artikel 2 Nummer 11 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 29 

–  ▌ 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 30 

Artikel 2 Nummer 12 – 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 31 

–  ▌ 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 32 

Artikel 2 Nummer 13 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 33 
Artikel 2 Nummer 15 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 34 

Artikel 2 Nummer 16 – 
–  ▌ 

– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 35 
– Artikel 2 Absatz 1 Nummer 36 

–  ▌ 

–  

–  ▌ 
– 
– 

Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und f Artikel 3 Buchstaben a, b, c und d 
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Verordnung (EU) Nr. 258/2012 Vorliegende Verordnung 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben ▌d und e – 

Artikel 3 Absatz 2 – 
– Artikel 4 

– Artikel 5 
– Artikel 6 

– Artikel 7 
– Artikel 8 

– 
– 

Artikel 9 
Artikel 10 

– Artikel 11 

– Artikel 12 
– Artikel 13 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

Artikel 14 
Artikel 14 
Artikel 15 
Artikel 16 
Artikel 17 
Artikel 18 

– 
– 

Artikel 1 
Artikel 19 Absatz 2 Satz 1 

Artikel 4 Absatz 1 ▌Satz 2 Artikel 19 Absatz 2 Satz 2▌ 
–  ▌ 

Artikel 4 Absatz 2 – 
–  ▌ 

Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 
Artikel 2 Nummer 14 
– 

Artikel 19 Absatz 3 
Artikel 19 Absatz 3 Buchstaben a, b und d 
Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe c 

Artikel ▌4 Absatz 3 
– 

Artikel 19 Absatz 4 
Artikel 19 Absätze 5, 6 und 7 

Artikel 5 Artikel 41 Absatz 1 Einleitung und 
Buchstabe a 

– Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben b, c und d; 
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Verordnung (EU) Nr. 258/2012 Vorliegende Verordnung 

Artikel 6 Artikel 42 

 ▌ 
▌ 

 ▌ 
▌ 

 ▌  ▌ 

 ▌ 
Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a und b 

Artikel 20 Absatz 3 
Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a und b 

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 20 Absatz 4 

Artikel 7 Absatz 3 Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 
–  

Artikel 7 Absatz 4 
– 
– 

Artikel 20 Absatz 1 
Artikel 20 Absatz 5 
Artikel 20 Absatz 6 

Artikel 7 Absatz 5 Satz 1 Artikel 20 Absatz 7 Satz 1 

– Artikel 20 Absatz 7 Satz 2 
Artikel 7 Absatz 5 Satz 2 Artikel 20 Absatz 7 Satz 3 

Artikel 7 Absatz 6 –  
–  ▌ 

–  ▌ 
Artikel 8 Artikel 21 Absätze 1 und 2 

– Artikel 21 Absatz 3 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i 
– 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii 
– 
– 
– 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c 
Artikel 9 Absatz 2 

Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i, 
ii und iii 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a letzter Satz 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i, 
ii und iii 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben c und d 
Artikel 22 Absatz 2 
Artikel 22 Absatz 3 
Artikel 23 Absatz 1 

– Artikel 23 Absätze 2, 3, 4 und 5 
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Verordnung (EU) Nr. 258/2012 Vorliegende Verordnung 

Artikel 10 
Artikel 11 Absatz 3 
– 

Artikel 24 Absätze 1, 2 und 3 
Artikel 24 Absatz 4 
Artikel 24 Absatz 5 
Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b ▌ 
– Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer ii 

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben c, d und e 
Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 11 Absatz 1 letzter Satz Artikel 25 Absatz 1 letzter Satz 

– Artikel 25 Absätze 2 und 3 
Artikel 11 Absatz 2 Artikel 25 Absatz 4 

–  ▌ 
– Artikel 25 Absatz 5 

 – Artikel 25 Absatz 6 
Artikel 11 Absatz 4 Artikel 25 Absatz 7 

–  ▌ 
Artikel 12 Sätze 1 und 2 Artikel 31 Absatz 1 

Artikel 12 Satz 3 
– 

Artikel 31 Absatz 2 
Artikel 31 Absatz 3 

– Artikel 26 Absatz 1 

– Artikel 26 Absatz 2 Satz 1 
Artikel 13 Absatz 1 Artikel 26 Absatz 2 letzter Satz 

Artikel 13 Absätze 2 und 3 – 
– Artikel 27 

Artikel 14 Artikel 36 
Artikel 15 
– 

Artikel 37 Absatz 1 
Artikel 37 Absatz 2 

Artikel 16 Artikel 38 Absatz 1 
– Artikel 38 Absatz 2 

Artikel 17 Absatz 1 Artikel 29 Absatz 1▌ 
 ▌  ▌ 
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Verordnung (EU) Nr. 258/2012 Vorliegende Verordnung 

Artikel 17 Absatz 2 Artikel 29 Absatz 2  

– Artikel 29 Absätze 3 und 4 
Artikel 17 Absatz 3 Artikel 29 Absatz 5 Buchstaben a und b 

Artikel 29 Absatz 5 Buchstaben c und d 
–  ▌ 
Artikel 17 Absatz 4 – 
 ▌  ▌ 
Artikel 18 Absatz 1 – 
Artikel 18 Absatz 2 – 
–  ▌ 

–  ▌ 
–  ▌ 

Artikel 19 Absatz 1 Artikel 28 Absatz 1 
– Artikel 28 Absätze 2, 3 ▌und 4 

Artikel 19 Absatz 2 Artikel 28 Absatz 5 
– Artikel 30 

– Artikel 32 
– Artikel 34 

– Artikel 35 
Artikel 20 Artikel 39 

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 40 Absatz 1 
Artikel 21 Absatz 2▌ Artikel 40 Absatz 2▌ 

 ▌  ▌ 
 ▌  ▌ 

 ▌  ▌ 
Artikel 21 Absatz 3 Artikel 40 Absatz 4 

– Artikel 40 Absatz 4 letzter Satz 
– Artikel 43 

– Artikel 44 
– Artikel 45 
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Verordnung (EU) Nr. 258/2012 Vorliegende Verordnung 

Artikel 22 Satz 1 Artikel 46 Absatz 1 

Artikel 22 Satz 2▌ 
Artikel 22 Satz 3 

 ▌ 
Artikel 46 Absatz 2 
Artikel 46 Absatz 3 

Artikel 22 letzter Satz Artikel 46 letzter Satz 

Anhang I Anhang I 
– Anhang II 

Anhang II Anhang III ▌ 
 ▌  ▌ 

– 
– 

Anhang IV 
Anhang V 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0303
Ökodesign-Verordnung
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für 
nachhaltige Produkte und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG (COM(2022)0142 
– C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0142),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0132/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Juli 20221,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Dezember 2023 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9‑0218/2023),

                                               
1 ABl. C 443 vom 22.11.2022, S. 123.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                
2  Dieser Standpunkt ersetzt die am 12. Juli 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P9_TA(2023)0272). 
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P9_TC1-COD(2022)0095 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen für nachhaltige Produkte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 
und der Verordnung (EU) 2023/1542 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1  ABl. C 443 vom 22.11.2022, S. 123. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Bei dem in der Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 dargelegten 

europäischen Grünen Deal handelt es sich um Europas Strategie für nachhaltiges 

Wachstum mit dem Ziel, die Union zu einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft 

mit einer modernen, wettbewerbsfähigen und klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 

umzugestalten und eine schadstofffreie Umwelt zu schaffen. Mit dem Grünen Deal 

wird das hochgesteckte Ziel gesetzt, die Union bis 2050 zum ersten klimaneutralen 

Kontinent zu machen. Dabei werden die Vorteile von Investitionen in die 

wettbewerbsfähige Nachhaltigkeit der Union durch den Aufbau eines gerechteren, 

umweltfreundlicheren und digitaleren Europas gewürdigt. Bei diesem Wandel 

kommt Produkten eine entscheidende Rolle zu. Im Grünen Deal wird herausgestellt, 

dass die derzeitigen Produktionsverfahren und Verbrauchsmuster nach wie vor zu 

linear sind und vom Durchsatz neuer Werkstoffe, die abgebaut, gehandelt, zu Waren 

verarbeitet und schließlich als Abfall entsorgt oder als Emissionen ausgestoßen 

werden, abhängig sind, und unterstrichen, dass der Übergang zu einem 

Kreislaufwirtschaftsmodell dringend erforderlich ist und noch erhebliche Fortschritte 

erzielt werden müssen. Ferner wird darin Energieeffizienz als Priorität für die 

Dekarbonisierung der Energiebranche und die Verwirklichung der Klimaziele 2030 

und 2050 genannt.  
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(2) Um den Übergang zu einem Kreislaufwirtschaftsmodell zu beschleunigen, hat die 

Kommission in ihrer Mitteilung von 11. März 2020 mit dem Titel „Ein neuer 

Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 

wettbewerbsfähigeres Europa“▌ eine zukunftsorientierte Agenda aufgestellt, um den 

Rechtsrahmen an die Erfordernisse einer nachhaltigen Zukunft anzupassen. In dem 

Plan wird betont: „Den Bürgerinnen und Bürgern wird die Kreislaufwirtschaft 

hochwertige, funktionelle und sichere Produkte bieten, die effizient und 

erschwinglich, langlebiger und auf Wiederverwendung und Reparatur sowie ein 

hochwertiges Recycling ausgelegt sind“.. Im Aktionsplan wird ausgeführt, dass es 

gegenwärtig kein umfassendes Paket von Vorschriften gibt‚ die sicherstellen würden, 

dass alle in der EU in Verkehr gebrachten Produkte immer nachhaltiger werden und 

in der Kreislaufwirtschaft bestehen können. Insbesondere die Produktgestaltung 

fördert die Nachhaltigkeit nicht ausreichend über den gesamten Lebenszyklus. 

Deshalb werden Produkte häufig ersetzt, was zu einem erheblichen Energie- und 

Ressourcenverbrauch führt, denn es müssen neue Produkte hergestellt und vertrieben 

und alte Produkte entsorgt werden. Für Wirtschaftsbeteiligte und Bürgerinnen und 

Bürger ist es nach wie vor zu schwierig, bei der Produktwahl nachhaltige 

Entscheidungen zu treffen, weil es an relevanten Informationen und erschwinglichen 

Optionen fehlt. Das führt dazu, dass Chancen hinsichtlich der Nachhaltigkeit und 

Werterhaltung verpasst und Sekundärrohstoffe nur wenig nachgefragt werden und 

die Einführung von kreislauforientierten Geschäftsmodellen behindert wird.  
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(3) Ein voll funktionsfähiger Binnenmarkt für nachhaltige Produkte ist eine 

Voraussetzung für die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft in der Union. 

Gemeinsame Ökodesign-Anforderungen auf Unionsebene würden die 

Entwicklung, Einführung und Ausweitung neuer Geschäftsmodelle der 

Kreislaufwirtschaft im gesamten Binnenmarkt ermöglichen. Solche Maßnahmen 

würden auch die Belastung für Unternehmen verringern und der Industrie und 

den Verbrauchern Zugang zu zuverlässigen und klaren Daten verschaffen, sodass 

nachhaltigere Entscheidungen getroffen werden könnten. 

(4) In der Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel „Eine neue 

Industriestrategie▌ für Europa“ ▌wird das übergeordnete Ziel der EU festgelegt, den 

Übergang zur Klimaneutralität und eine Führungsrolle im digitalen Bereich zu 

fördern. Darin wird ebenso wie im europäischen Grünen Deal auf die führende Rolle 

hingewiesen, die die europäische Industrie dabei spielen muss, indem sie ihren CO2- 

Fußabdruck und ihren Materialfußabdruck reduziert und das Kreislaufprinzip 

wirtschaftsweit integriert; ferner wird darin auf die Notwendigkeit hingewiesen, von 

traditionellen Modellen Abstand zu nehmen und die Art und Weise zu 

revolutionieren, in der Produkte gestaltet, hergestellt, verwendet und entsorgt 

werden, sowie auf das Erfordernis einer sicheren Versorgung mit Rohstoffen. 

Durch Recycling und die Verwendung von Sekundärrohstoffen wird dazu 

beigetragen, die Abhängigkeit der Union zu verringern. In der Mitteilung der 

Kommission vom 5. Mai 2021 mit dem Titel „Aktualisierung der neuen 

Industriestrategie von 2020: einen stärkeren Binnenmarkt für die Erholung 

Europas aufbauen“ werden die Kernbotschaften der Strategie von 2020 bekräftigt 

und die Erkenntnisse aus der COVID-19-Krise, einschließlich der notwendigen 

Stärkung der Resilienz, in den Mittelpunkt gestellt.  
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(5) In Ermangelung von Unionsrecht sind bereits divergierende nationale Ansätze zur 

Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit von Produkten entstanden, die von 

Informationspflichten über die Dauer der Softwarekompatibilität elektronischer 

Geräte bis hin zur Pflicht, über die Handhabung unverkaufter nicht verderblicher 

Waren Bericht zu erstatten, reichen. Dies deutet darauf hin, dass noch mehr nationale 

Maßnahmen zur Verfolgung der Ziele dieser Verordnung wahrscheinlich zu einer 

weiteren Fragmentierung des Binnenmarkts führen würden. Um zum Funktionieren 

des Binnenmarkts beizutragen und gleichzeitig ein hohes Umweltschutzniveau 

sicherzustellen, bedarf es daher eines ambitionierten Rechtsrahmens für die 

schrittweise Einführung von Ökodesign-Anforderungen für Produkte. Mit dieser 

Verordnung wird ein solcher Rahmen geschaffen, indem der Ökodesign-Ansatz, der 

ursprünglich in der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates3 festgelegt wurde, auf so viele Produkte wie möglich ausgeweitet wird▌.  

 

                                                
3  Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10). 
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(6) Mit dieser Verordnung werden Produktions- und Verbrauchsmuster gefördert, die 

mit den allgemeinen Nachhaltigkeitszielen der Union, darunter Klima-, Umwelt-, 

Energie-, Ressourcennutzungs- und Biodiversitätsziele, in Einklang stehen und 

gleichzeitig die Grenzen des Planeten nicht übersteigen; hierzu wird ein 

Rechtsrahmen festgelegt, mit dem dazu beigetragen wird, dass Produkte geschaffen 

werden, die den Erfordernissen einer klimaneutralen und ressourceneffizienten 

Kreislaufwirtschaft entsprechen, und dass das Abfallaufkommen verringert und 

sichergestellt wird, dass die Leistung von Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit zur 

Norm wird. Mit der Verordnung sollen neue Ökodesign-Anforderungen festgelegt 

werden, um die Funktionsbeständigkeit, Zuverlässigkeit, Reparierbarkeit, 

Nachrüstbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit zu verbessern, die 

Möglichkeiten zur Instandsetzung und Wartung von Produkten ausgeweitet, das 

Vorhandensein gefährlicher Chemikalien in Produkten angegangen, die Energie- und 

Ressourceneffizienz von Produkten, darunter auch im Hinblick auf die Verwertung 

strategischer und kritischer Rohstoffe, erhöht, das voraussichtliche Aufkommen an 

Abfall verringert und der Rezyklatanteil in Produkten gesteigert und gleichzeitig 

deren Leistung und Sicherheit erhöht, Wiederaufarbeitung und hochwertiges 

Recycling ermöglicht sowie der CO2- und der Umweltfußabdruck reduziert werden.  

(7) Bei den Ökodesign-Anforderungen sollten auch Praktiken im Zusammenhang mit 

vorzeitiger Obsoleszenz berücksichtigt werden. Solche Praktiken wirken sich 

insgesamt negativ auf die Umwelt aus, und zwar in Form eines erhöhten 

Abfallaufkommens und eines verstärkten Einsatzes von Energie und Materialien, 

die durch Ökodesign-Anforderungen verringert werden können, wodurch zugleich 

zu einem nachhaltigen Konsum beigetragen wird. 
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(8) Das Europäische Parlament begrüßte in seiner Entschließung vom 25. November 

2020 zu dem Thema „Auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt für 

Unternehmen und Verbraucher“4 die Förderung langlebiger Produkte, die leichter 

repariert, wiederverwendet und recycelt werden können. Das Parlament betonte in 

seiner Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen Aktionsplan für die 

Kreislaufwirtschaft5 unter anderem, dass nachhaltige, kreislauforientierte, sichere 

und schadstofffreie Produkte und Materialien auf dem Binnenmarkt nicht die 

Ausnahme sein dürfen, sondern zur Regel werden und als für alle Verbraucher 

attraktive, erschwingliche und erhältliche Standardoption gelten sollten. Das 

Europäische Parlament forderte ferner verbindliche Ziele der Union, um den 

Material- und Verbrauchsfußabdruck der Union erheblich zu verringern. Nach 

Auffassung des Europäischen Parlaments kann der Übergang zur Kreislaufwirtschaft 

Lösungen zur Bewältigung der aktuellen ökologischen Herausforderungen und der 

durch die COVID-19-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise mit sich bringen. Der 

Rat begrüßte in seinen Schlussfolgerungen vom 11. Dezember 2020 mit dem Titel 

„Den Aufbau kreislauffähig und grün gestalten“ auch die von der Kommission 

geplante Vorlage von Gesetzgebungsvorschlägen als Teil eines umfassenden und 

integrierten Rahmens für eine nachhaltige Produktpolitik, der Klimaneutralität, 

Energie- und Ressourceneffizienz und eine schadstofffreie Kreislaufwirtschaft 

fördert, die öffentliche Gesundheit und die biologische Vielfalt schützt und die 

Verbraucher und öffentlichen Auftraggeber stärkt und schützt. 

                                                
4  ABl. C 425 vom 20.10.2021, S. 10. 
5  ABl. C 465 vom 17.11.2021, S. 11. 
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(9) Diese Verordnung wird zur Verwirklichung der Klima- und Energieziele der Union 

beitragen. Im Einklang mit den Zielen des ▌Übereinkommen von Paris, das am 

12. Dezember 2015 im Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen6 (im Folgenden „Übereinkommen von Paris“) angenommen 

und von der Union am 5. Oktober 20167 gebilligt wurde, sieht die Verordnung 

(EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates8 ▌eine verbindliche 

Verpflichtung der Union vor, die Nettotreibhausgasemissionen der EU bis 2030 um 

mindestens 55 % zu reduzieren, und schreibt das Ziel der gesamtwirtschaftlichen 

Klimaneutralität bis 2050 fest. 2021 nahm die Kommission das Paket „Fit für 55“ an, 

um die Klima- und die Energiepolitik der Union für die Verwirklichung dieser Ziele 

zu rüsten. Hierzu muss die Energieeffizienz im Einklang mit dem in der Richtlinie 

(EU) 2018/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates9 verankerten Grundsatz 

„Energieeffizienz an erster Stelle“ bis 2030 deutlich schneller auf rund 36 % des 

Endenergieverbrauchs erhöht werden. Die in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen an Produkte werden bei der Verwirklichung dieses Ziels eine 

wichtige Rolle spielen, indem der Energiefußabdruck von Produkten erheblich 

gesenkt wird. Diese Energieeffizienzanforderungen werden auch die Anfälligkeit der 

Verbraucher gegenüber Energiepreissteigerungen verringern. Wie im 

Übereinkommen von Paris anerkannt wird, spielt die Verbesserung der 

Nachhaltigkeit von Verbrauch und Produktion ebenfalls eine wichtige Rolle bei der 

Bewältigung des Klimawandels. 

                                                
6  ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 
7  Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss des 

im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der 
Europäischen Union (ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 1). 

8 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 

9 Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 210). 
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(10) Diese Verordnung wird auch zur Verwirklichung der allgemeinen Umweltziele der 

Union beitragen. Das mit dem Beschluss (EU) 2022/591 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10 eingerichtete 8. Umweltaktionsprogramm verankert das 

Ziel der Union, die Belastungsgrenzen des Planeten nicht zu überschreiten, in einem 

Rechtsrahmen und nennt die Voraussetzungen für die Verwirklichung prioritärer 

Ziele, zu denen auch der Übergang zu einer schadstofffreien Kreislaufwirtschaft 

gehört. Mit dem europäischen Grünen Deal wird die Union auch aufgefordert, die 

Verschmutzung von Luft, Wasser, Boden und Konsumgütern besser zu überwachen, 

Bericht darüber zu erstatten, ihr vorzubeugen und dagegen vorzugehen. Folglich 

müssen Chemikalien, Materialien und Produkte während ihres Lebenszyklus ▌sicher 

und nachhaltig ▌sein, sodass die Materialkreisläufen schadstofffrei werden, wie in 

der Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2021 über den EU-Aktionsplan: 

„Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und Boden“ und in der Mitteilung der 

Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel „Chemikalienstrategie für 

Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie Umwelt“, in der dazu aufgerufen wird, 

Null-Schadstoff-Ziele bei der Produktion und beim Verbrauch zu verfolgen, 

dargelegt wird. Darüber hinaus wird sowohl im europäischen Grünen Deal als auch 

im Aktionsplan der Union für die Kreislaufwirtschaft anerkannt, dass der 

Binnenmarkt eine kritische Masse bietet und dadurch Einfluss auf globale Normen 

mit Blick auf die Nachhaltigkeit und die Gestaltung von Produkten nehmen kann. 

Diese Verordnung wird daher bei der Erreichung mehrerer Ziele, die im Rahmen der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen „Nachhaltige/r 

Konsum und Produktion“ gesteckt wurden, insbesondere bei Zielvorgaben im 

Rahmen des Ziels 12 für nachhaltige Entwicklung, sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der Union eine wichtige Rolle spielen.  

 

                                                
10 Beschluss (EU) 2022/591 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. April 2022 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit 
bis 2030 (ABl. L 114 vom 12.4.2022, S. 22). 
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(11) Mit der Richtlinie 2009/125/EG wurde ein Rahmen für die Festlegung von 

Ökodesign-Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte geschaffen. Zusammen mit der Verordnung 

(EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates11 hat sie die 

Unionsnachfrage nach Primärenergie für Produkte erheblich reduziert, und es wird 

davon ausgegangen, dass diese Einsparungen weiter zunehmen. Zu den gemäß der 

Richtlinie 2009/125/EG angenommenen Umsetzungsmaßnahmen zählen auch 

Anforderungen zu Kreislaufaspekten wie Funktionsbeständigkeit, Reparierbarkeit 

und Recyclingfähigkeit. Zugleich gibt es Instrumente wie das EU-Umweltzeichen, 

das mit der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des 

Rates12 eingeführt wurde, oder die in der Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 

2008 mit dem Titel „Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen“ 

festgelegten EU-Kriterien für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung, die 

breiter angelegt, aber aufgrund der begrenzten Wirkung freiwilliger Ansätze nicht so 

wirksam sind. 

(12) Die Richtlinie 2009/125/EG hat die Energieeffizienz und bestimmte Kreislaufaspekte 

energieverbrauchsrelevanter Produkte im Großen und Ganzen erfolgreich gefördert, 

und ihr Ökodesign-Ansatz hat das Potenzial, schrittweise die Nachhaltigkeit aller 

Produkte anzugehen. Um den Selbstverpflichtungen des europäischen Grünen Deals 

nachzukommen, sollte dieser Ansatz auf weitere Produktgruppen ausgedehnt werden 

und durch verbindliche Anforderungen Schlüsselaspekte für die Verbesserung der 

ökologischen Nachhaltigkeit von Produkten systematisch angehen. Indem 

sichergestellt wird, dass nur Produkte, die diesen Anforderungen genügen, in der 

Union in Verkehr gebracht werden, wird diese Verordnung nicht nur den freien 

Warenverkehr verbessern, da nationale Unterschiede vermieden werden, sondern 

auch die negativen Umweltauswirkungen von Produkten, für die diese 

Anforderungen festgelegt sind, während ihres gesamten Lebenszyklus verringern. 

                                                
11 Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 

2017 zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1). 

12 Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1). 
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(13) Um einen wirksamen und zukunftsfähigen harmonisierten Rechtsrahmen zu 

schaffen, muss dafür gesorgt werden, dass Ökodesign-Anforderungen für alle 

physischen Waren, die in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, 

einschließlich Bauteilen wie Reifen und Zwischenprodukten, festgelegt werden. 

Auch digitale Inhalte, die integraler Bestandteil eines physischen Produkts sind, 

müssen in den Anwendungsbereich aufgenommen werden. So kann die 

Kommission bei der Priorisierung der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen so 

viele Produkte wie möglich berücksichtigen und dadurch die Wirksamkeit der 

Anforderungen maximieren. Erforderlichenfalls können bei der Festlegung von 

Ökodesign-Anforderungen spezifische Ausnahmen vorgesehen werden, 

insbesondere wenn Ökodesign-Anforderungen nicht erforderlich sind, um zur 

ökologischen Nachhaltigkeit bestimmter Produkte beizutragen, oder beispielsweise 

für Produkte mit einer bestimmten Verwendung, Produkte mit einem bestimmten 

Zweck, der bei Einhaltung der Ökodesign-Anforderungen nicht erreicht werden 

könnte, oder für Produkte, die in sehr geringen Mengen hergestellt werden, oder 

unter Berücksichtigung der Besonderheiten und der Größe des Produktmarkts. 

Außerdem sollte diese Verordnung nicht für Produkte gelten, für die bereits feststeht, 

dass Ökodesign-Anforderungen nicht angemessen sind, oder andere Rahmen die 

Festlegung solcher Anforderungen vorsehen. Dies dürfte der Fall sein bei Lebens- 

und Futtermitteln im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates13, bei Arzneimitteln im Sinne der Richtlinie 2001/83/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates14, bei Tierarzneimitteln im Sinne der 

Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates15, bei lebenden 

Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen, Produkten menschlichen Ursprungs und 

Erzeugnissen von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen 

Reproduktion zusammenhängen, und bei Fahrzeugen, im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und 
                                                
13  Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

14  Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

15  Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 
2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/6;Year2:2019;Nr2:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/6;Year2:2019;Nr2:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/82/EG;Year:2001;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2019;Page:43&comp=


 

 12 

des Rates16, Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates17 und Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates18 für diejenigen 

Produktaspekte, für die in bereichsspezifischen Rechtsakten der Union, die für 

diese Fahrzeuge gelten, Anforderungen festgelegt sind. Diese Fahrzeuge 

unterliegen mehreren produktspezifischen Anforderungen und verschiedenen 

harmonisierten Typgenehmigungssystemen im Rahmen von Rechtsakten der 

Union, wie den Richtlinien 2000/53/EG19 und 2005/64/EG20 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) 2018/858. Zusätzliche 

harmonisierte Anforderungen an Fahrzeuge sollten auf Aspekte beschränkt 

werden, die derzeit nicht behandelt werden, z. B. Umweltanforderungen in Bezug 

auf Reifen. Elektrofahrräder und Elektroroller sollten jedoch nicht vom 

Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden.  

                                                
16  Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1). 

17  Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder 
dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52). 

18 Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
((ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1). 

19  Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. September 2000 über Altfahrzeuge (ABl. L 269 vom 21.10.2000, S. 34). 

20  Richtlinie 2005/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Oktober 2005 über die Typgenehmigung für Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer 
Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit und zur Änderung 
der Richtlinie 70/156/EWG des Rates (ABl. L 310 vom 25.11.2005, S. 10). 
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(14) Die Richtlinie 2024/…+ des Europäischen Parlaments und des Rates21 sieht vor, dass 

die Mitgliedstaaten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäudekomponenten, die Teil der Gebäudehülle sind, und Systemanforderungen an 

die Gesamtenergieeffizienz, die ordnungsgemäße Installation und angemessene 

Dimensionierung, Einstellung und Überwachung der gebäudetechnischen Systeme in 

neuen oder bestehenden Gebäuden, festlegen. Es steht im Einklang mit den Zielen 

dieser Verordnung, dass diese Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 

unter bestimmten Umständen die Installation energieverbrauchsrelevanter Produkte 

gemäß dieser Verordnung und ihrer delegierten Rechtsakte einschränken können, 

sofern diese Anforderungen keine ungerechtfertigte Marktbarriere darstellen. 

(15) Um die ökologische Nachhaltigkeit von Produkten zu verbessern und den freien 

Warenverkehr im Binnenmarkt sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch 

Festlegung von Ökodesign-Anforderungen zu ergänzen. Diese Ökodesign-

Anforderungen sollten in der Regel für spezifische Produktgruppen wie 

Haushaltswaschmaschinen oder Haushaltswaschtrockner gelten. Um die 

Wirksamkeit der Ökodesign-Anforderungen zu maximieren und die ökologische 

Nachhaltigkeit der Produkte effizient zu verbessern, sollte es zudem möglich sein, 

eine oder mehrere horizontale Ökodesign-Anforderungen für umfassendere 

Produktgruppen wie z. B. elektronische Geräte oder Textilien festzulegen. 

Horizontale Ökodesign-Anforderungen sollten dann festgelegt werden, wenn es 

aufgrund der technischen Ähnlichkeiten von Produktgruppen möglich ist, ihre 

ökologische Nachhaltigkeit durch dieselben Anforderungen zu verbessern. Es ist 

wichtig, dass horizontale Anforderungen insbesondere in Bezug auf 

Funktionsbeständigkeit und Reparierbarkeit ausgearbeitet werden. 

                                                
+ ABl.: Nummer für PE-CONS 102/23 (2021/0426(COD)) einfügen und die Fußnote 

vervollständigen. Richtlinie 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (] 

21 Richtlinie 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Abl. L …). 
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(16) Die Ökodesign-Anforderungen sollten gegebenenfalls Leistungsanforderungen oder 

Informationsanforderungen oder beide umfassen. Diese Anforderungen sollten der 

Verbesserung von Produktaspekten dienen, die für die ökologische Nachhaltigkeit 

relevant sind, wie z. B. Funktionsbeständigkeit, Wiederverwendbarkeit, 

Reparierbarkeit, Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit sowie CO2- und 

Umweltfußabdruck. Die Ökodesign-Anforderungen sollten transparent, objektiv und 

verhältnismäßig sein und mit den internationalen Handelsregeln im Einklang stehen. 

(17) Die Gebrauchtwarenbranche spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung 

nachhaltiger Produktions- und Verbrauchsmuster, auch bei der Entwicklung 

neuer kreislauforientierter Geschäftsmodelle, und trägt dazu bei, die Lebensdauer 

von Produkten zu verlängern und zu verhindern, dass sie Abfall werden. Bei 

gebrauchten Produkte, insbesondere Produkten, die aufgearbeitet oder repariert 

werden und ihren Ursprung in der Union haben, handelt es sich nicht um neue 

Produkte, und sie können im Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden, ohne die 

delegierten Rechtsakte einhalten zu müssen, in denen die Ökodesign-

Anforderungen festgelegt sind, die nach ihrem Inverkehrbringen in Kraft getreten 

sind. Wiederaufgearbeitete Produkte gelten jedoch als neue Produkte und werden 

Ökodesign-Anforderungen unterliegen, wenn sie in den Anwendungsbereich eines 

delegierten Rechtsakts fallen. 
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(18) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt zur Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen für eine bestimmte Produktgruppe erlassen hat, sollte es den 

Mitgliedstaaten, im Interesse des Funktionierens des Binnenmarkts, nicht mehr 

gestattet sein, nationale Leistungs- oder Informationsanforderungen festzulegen, die 

auf Produktparametern beruhen, die durch die in diesem delegierten Rechtsakt 

festgelegten Leistungs- bzw. Informationsanforderungen abgedeckt sind. Um die 

ökologische Nachhaltigkeit von Produkten zu verbessern und ihren freien Verkehr 

im Binnenmarkt sicherzustellen, sollte die Kommission ermächtigt werden, 

festzulegen, dass keine Ökodesign-Anforderungen in Form von Leistungs- oder 

Informationsanforderungen in Bezug auf einen spezifischen Produktparameter 

erforderlich sind, wenn eine Anforderung in Bezug auf diesen spezifischen 

Produktparameter negative Auswirkungen auf die für die Produktgruppe in 

Betracht gezogenen Ökodesign-Anforderungen hätte.  
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(19) Bei der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen sollte die Kommission der Art 

und dem Verwendungszweck der betreffenden Produkte sowie den Merkmalen der 

entsprechenden Märkte Rechnung tragen. Verteidigungsgüter beispielsweise müssen 

unter spezifischen und zuweilen schwierigen Bedingungen eingesetzt werden 

können, und dies muss bei der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen 

berücksichtigt werden. Bestimmte Informationen über Verteidigungsgüter sollten 

nicht offengelegt werden und sollten geschützt werden. Daher sollten für Produkte, 

die einzig der Verteidigung oder nationalen Sicherheit dienen, keine Ökodesign-

Anforderungen festgelegt werden. Es ist wichtig, dass bei den Ökodesign-

Anforderungen für andere militärische oder sensible Ausrüstung im Sinne der 

Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates22 den 

Sicherheitserfordernissen und den Merkmalen des Verteidigungsmarktes Rechnung 

getragen wird. Auch die Raumfahrtindustrie ist für Europa und seine technologische 

Unabhängigkeit von strategischer Bedeutung. Da Raumfahrttechnologien unter 

extremen Bedingungen eingesetzt werden, müssen bei etwaigen Ökodesign-

Anforderungen für Raumfahrtprodukte Nachhaltigkeitsaspekte gegen Resilienz und 

erwartete Leistung aufgewogen werden. Bei Medizinprodukten im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments 

und des Rates23 und In-vitro-Diagnostika im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates24 sollte die 

Kommission ferner berücksichtigen, dass die Gesundheit und Sicherheit von 

Patienten und Nutzern nicht beeinträchtigt werden darf. Darüber hinaus sollte die 

Kommission bei der Bewertung der Merkmale des Marktes und der Ausarbeitung 

von Ökodesign-Anforderungen bestrebt sein, nationale Besonderheiten wie die 

unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in den Mitgliedstaaten und die in 

                                                
22  Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur 
Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, 
S. 76). 

23  Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1). 

24  Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG 
und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, 
S. 176). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/79/EG;Year:98;Nr:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/227/EU;Year2:2010;Nr2:227&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:176&comp=
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den Mitgliedstaaten angewandten Verfahren und Technologien mit nachweislich 

positiven Umweltauswirkungen zu berücksichtigen.  
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(20) Zur Vermeidung ▌von Regulierungsaufwand sollte für Kohärenz zwischen dieser 

Verordnung und den Anforderungen gesorgt werden, die in anderem Unionsrecht 

insbesondere in Bezug auf Produkte, Chemikalie, Verpackungen und Abfall gelten 

oder dort festgelegt sind. Die Existenz von Ermächtigungen im Rahmen anderen 

Unionsrecht zur Festlegung von Anforderungen mit gleicher oder ähnlicher Wirkung 

wie die Anforderungen im Rahmen dieser Verordnung sollte jedoch die 

Ermächtigungen in dieser Verordnung nicht einschränken, sofern in dieser 

Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 

(21) Bei der Ausarbeitung von Ökodesign-Anforderungen sollte die Kommission eine 

Reihe von Elementen berücksichtigen, insbesondere die Prioritäten der Union, 

einschlägiges Unionsrecht und Recht der Mitgliedstaaten, einschlägige 

internationale Übereinkünfte sowie Selbstregulierungsmaßnahmen und 

einschlägige Normen. Die Kommission sollte auch die Prioritäten in den 

Bereichen Klima, Umwelt, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und -sicherheit, 

einschließlich einer schadstofffreien Kreislaufwirtschaft, sowie andere damit 

zusammenhängende Prioritäten und Ziele der Union berücksichtigen. Es gilt, den 

im Beschluss (EU) 2022/591 festgelegten Zielen des 8. Umweltaktionsprogramms 

Rechnung zu tragen, darunter dem Ziel, dass die Menschen bis spätestens 2050 

innerhalb der planetarischen Grenzen in einer Ökonomie des Wohlergehens gut 

leben, und das Prinzip der Schadensvermeidung und die Abfallhierarchie im 

Sinne der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates25 

sowie die Verpflichtungen der Union zum Schutz und zur Wiederherstellung der 

biologischen Vielfalt zu berücksichtigen, wie sie auch in der Mitteilung der 

Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 

– Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ und im Globalen 

Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal zum Ausdruck kommen, der auf der 

15. Konferenz der Vertragsstaaten (COP15) der Rahmenübereinkommen der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen angenommen wurde. 

 

                                                
25  Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 
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(22) Delegierte Rechtsakte mit Ökodesign-Anforderungen sollten, wie dies auch bei den 

Durchführungsmaßnahmen im Rahmen der Richtlinie 2009/125/EG der Fall war, 

jeweils Gegenstand einer Folgenabschätzung und einer Konsultation der 

Interessenträger sein; ihr Wortlaut sollte im Einklang mit den Leitlinien der 

Kommission für eine bessere Rechtsetzung formuliert werden, und es sollte eine 

Bewertung der internationalen Dimension und der Auswirkungen auf Drittländer 

erfolgen. Die Kommission sollte sich bei ihrer Folgenabschätzung auf die besten 

verfügbaren Fakten stützen und sämtliche Aspekte des Lebenszyklus des Produkts 

gebührend berücksichtigen. Bei der Ausarbeitung von Ökodesign-Anforderungen 

sollte die Kommission einem wissenschaftlichen Ansatz folgen und auch relevante 

technische Informationen, die als Grundlage für insbesondere aus der Verordnung 

(EG) Nr. 66/2010 ▌und der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates26 sowie technische Bewertungskriterien gemäß der Verordnung 

(EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates27 und die EU-Kriterien 

für umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen genutzt werden, oder aus 

diesen abgeleitet wurden, berücksichtigen. 

                                                
26  Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 

27  Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13). 
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(23) Um der Vielfalt der Produkte Rechnung zu tragen, sollte die Kommission die 

Methoden zur Bewertung der Festlegung der Ökodesign-Anforderungen auswählen 

und diese gegebenenfalls weiterentwickeln. Diese Methoden sollten auf die Art des 

Produkts, seine relevantesten Aspekte und seine Auswirkungen während seines 

Lebenszyklus gestützt werden. Dabei sollte die Kommission ihre Erfahrungen mit 

der Bewertung der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen im Rahmen der 

Richtlinie 2009/125/EG und die fortlaufenden Bemühungen um die Entwicklung und 

Verbesserung wissenschaftsbasierter Bewertungsinstrumente, darunter die 

aktualisierte Methodik für die umweltgerechte Gestaltung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte, und die in der Empfehlung (EU) 2021/2279 

der Kommission28 dargelegten Methoden für die Berechnung des 

Umweltfußabdrucks von Produkten sowie die Entwicklung von Normen durch 

internationale und europäische Normungsorganisation auch zur Materialeffizienz 

energieverbrauchsrelevanter Produkte berücksichtigen. Aufbauend auf diesen 

Instrumenten und gegebenenfalls unter Heranziehung einschlägiger Studien sollte die 

Kommission Kreislaufaspekte (wie Funktionsbeständigkeit, Reparierbarkeit samt 

Reparierbarkeitswert, Recyclingfähigkeit, Wiederverwendbarkeit, Ermittlung von 

Wiederverwendung und Recycling erschwerenden Chemikalien) bei der Bewertung 

von Produkten auf der Grundlage eines Lebenszyklusansatzes sowie im Hinblick 

auf die Ausarbeitung von Ökodesign-Anforderungen weiter stärken und 

gegebenenfalls neue Methoden oder Instrumente entwickeln. Angaben im 

Zusammenhang mit ökologischen Lebenszyklusindikatoren, wie dem CO2-

Fußabdruck, sollten unter Berücksichtigung international etablierter Methoden, 

die bereits in Unionsrecht aufgenommenen wurden, berechnet werden. Es ist auch 

wichtig, von internationalen und europäischen Normungsorganisationen 

empfohlenen wissenschaftlichen Methoden zu berücksichtigen. Vor allem bei der 

Modellierung der bei Herstellungsverfahren verbrauchten Energie sollte 

besonderes Augenmerk auf die Modellierung des Energiemixes gerichtet werden, 

bei der auch Fragen wie Strombezugsverträgen, Herkunftsnachweisen und der 

eigenen Stromerzeugung Rechnung getragen würde. Für die Ausarbeitung 

verbindlicher Kriterien für die Vergabe öffentlicher Aufträge und für Verbote der 

                                                
28  Empfehlung (EU) 2021/2279 der Kommission vom 15. Dezember 2021 zur 

Anwendung der Methoden für die Berechnung des Umweltfußabdrucks zur Messung 
und Offenlegung der Umweltleistung von Produkten und Organisationen entlang 
ihres Lebenswegs (ABl. L 471 vom 30.12.2021, S. 1). 
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Vernichtung unverkaufter Konsumgüter könnten unter Umständen ebenfalls neue 

Ansätze erforderlich sein. 
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(24) Leistungsanforderungen sollten sich auf einen ausgewählten, für den betreffenden 

Produktaspekt relevanten Produktparameter beziehen, für den festgestellt wurde, 

dass er Potenzial zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit aufweist. Diese 

Anforderungen könnten Mindest- oder Höchstwerte für den Produktparameter, auf 

die Leistungsverbesserung bei dem Produktparameter abzielende, nicht quantitative 

Anforderungen oder Anforderungen an die funktionale Leistung eines Produkts 

umfassen, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Leistungsanforderungen sich 

nicht negativ auf die Fähigkeit des Produkts auswirken, die Funktion zu erfüllen, für 

die es entworfen und in Verkehr gebracht wurde. Im Falle der Mindest- oder 

Höchstwerte könnten sie beispielsweise die Form einer Obergrenze für den 

Energieverbrauch in der Nutzungsphase oder für die Mengen eines bestimmten, in 

dem Produkt enthaltenen Materials, eines vorgeschriebenen Mindestrezyklatanteils 

oder einer Obergrenze für eine bestimmte Umweltauswirkungskategorie oder eine 

Aggregation aller relevanten Umweltauswirkungen annehmen. Ein Beispiel für eine 

nicht quantitative Anforderung ist das Verbot einer spezifischen technischen Lösung, 

die sich nachteilig auf die Reparierbarkeit des Produkts auswirkt. 

Leistungsanforderungen werden eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Produkte 

mit der schlechtesten Leistung vom Markt genommen werden und ein allmählicher 

Übergang zu den leistungsstärksten Produkten erfolgt, wo dies erforderlich ist, um 

zu den ökologischen Nachhaltigkeitszielen dieser Verordnung beizutragen. Die 

Leistungsanforderungen könnten auch die Ressourcennutzung, darunter 

Anforderungen in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Ressourcen oder von 

Materialien mit biologischen Inhaltsstoffen im Produkt, und die Freisetzung von 

Nano- und Mikroplastik betreffen. Wenn die Kommission eine Kombination von 

Anforderungen in Betracht zieht, sollte sie diese als Ganzes bewerten und die 

Kombination von Anforderungen ermitteln, die den größten Nutzen mit Blick auf 

die ökologische Nachhaltigkeit bietet. 
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(25) Im Interesse der Kohärenz sollten die Leistungsanforderungen die Umsetzung des 

Abfallrechts der Union ergänzen. Die Anforderungen an das Inverkehrbringen von 

Verpackungen als Endprodukt sind zwar Gegenstand der Richtlinie 94/62/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates29, aber diese Verordnung könnte die 

Richtlinie durch Produktanforderungen ergänzen, deren Schwerpunkt auf der 

Verpackung spezifischer Produkte bei ihrem Inverkehrbringen liegt. Gegebenenfalls 

sollten diese ergänzenden Anforderungen insbesondere dazu beitragen, die Menge 

des verwendeten Verpackungsmaterials zu minimieren, was wiederum zur 

Abfallvermeidung in der Union beiträgt. 

                                                
29  Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 
31.12.1994, S. 10). 
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(26) Die Stoffsicherheit ist ein anerkanntes Element der Produktnachhaltigkeit. Sie basiert 

auf den inhärenten Gefahren von Chemikalien für die Gesundheit oder die Umwelt 

bei spezifischer oder allgemeiner Exposition und ist Gegenstand des 

Chemikalienrechts der Union wie z. B. der Verordnung (EG) Nr. 1935/200430, der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/200631, der Verordnung (EG) Nr. 1272/200832, der 

Verordnung (EG) Nr. 1223/200933, der Verordnung (EU) 2017/745, der Verordnung 

(EU) 2019/102134 und der Richtlinie 2009/48/EG35 des Europäischen Parlaments und 

des Rates. Im Rahmen dieser Verordnung sollte es nicht möglich sein, die 

Verwendung von Stoffen, wie im Rahmen anderen Unionsrechts, in erster Linie aus 

Gründen der Stoffsicherheit zu beschränken. Im Chemikalienrecht der Union ist im 

Zusammenhang mit der Sicherheit oder dem Risiko bereits eine Beschränkung für 

Stoffe oder Gemische vorgesehen, wo dies erforderlich ist. Mit der Festlegung von 

Leistungsanforderungen sollten jedoch auch, wo dies erforderlich ist, erhebliche 

Risiken für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt verringert werden.  

                                                
30  Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 
80/590/EWG und 89/109/EWG (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4). 

31  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, 
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

32  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 

33  Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59). 

34  Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 169 vom 25.6.2019, 
S. 45). 

35  Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2009 über die Sicherheit von Spielzeug (ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/10213;Year2:2019;Nr2:10213&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/10213;Year2:2019;Nr2:10213&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/48/EG;Year:2009;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/48;Year2:2009;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/590/EWG;Year:80;Nr:590&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:80/59;Nr:80;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/109/EWG;Year:89;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:338;Day:13;Month:11;Year:2004;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/67;Nr:93;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/21;Year2:2000;Nr2:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/54;Nr:67;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:353;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1021;Year2:2019;Nr2:1021&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:25;Month:6;Year:2019;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:25;Month:6;Year:2019;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/48/EG;Year:2009;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:170;Day:30;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=


 

 25 

Die Aufklärungsanforderungen mit Blick auf das Vorhandensein 

besorgniserregender Stoffe werden ebenfalls zur Verringerung der Exposition 

gegenüber Chemikalien beitragen und die in anderem Unionsrecht vorgesehenen 

Risikomanagementmaßnahmen ergänzen. Desgleichen sollte es im Rahmen dieser 

Verordnung auch nicht möglich sein, die Verwendung von Stoffen aus Gründen der 

Lebensmittelsicherheit zu beschränken. Gemäß dem Chemikalien- und das 

Lebensmittelrecht der Union ist es jedoch nicht möglich, durch Beschränkungen der 

Verwendung bestimmter Stoffe gegen nicht mit der Stoffsicherheit oder der 

Lebensmittelsicherheit im Zusammenhang stehende Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeit vorzugehen. Um diese Lücke zu schließen, sollte es im Rahmen 

dieser Verordnung möglich sein, unter bestimmten Bedingungen die Verwendung 

von Stoffen, die sich negativ auf die Nachhaltigkeit von Produkten auswirken, in 

Produkten oder bei ihrer Herstellung▌ zu beschränken. Diese Verordnung ▌sollte 

die Beschränkungen der Verwendung von Stoffen gemäß der Richtlinie 2011/65/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates36, die den Schutz der Gesundheit des 

Menschen und der Umwelt einschließlich der umweltgerechten Verwertung und 

Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zum Ziel hat, 

erforderlichenfalls ergänzen, aber nicht duplizieren oder ersetzen. 

                                                
36  Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 

zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88). 
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(27) Die Kommission sollte bei der Festlegung von Leistungsanforderungen 

Anforderungen formulieren können, mit denen die Aufnahme bestimmter Stoffe in 

ein Produkt verhindert wird. Die Ermittlung solcher Stoffe sollte Teil der 

Bewertung der Kommission vor der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für 

eine bestimmte Produktgruppe sein, und die Kommission sollte bei dieser 

Bewertung beispielsweise berücksichtigen, ob ein Stoff die Wiederverwendung 

oder das Recycling eines Produkts komplizierter macht oder sich nachteilig auf die 

Eigenschaften des recycelten Materials auswirkt, zum Beispiel durch seine Farbe 

oder seinen Geruch. Wurde ein Stoff bereits für eine Produktgruppe als Stoff 

ermittelt, der das Kreislaufprinzip beeinträchtigt, so kann dies ein Hinweis darauf 

sein, dass er auch bei anderen Produktgruppen das Kreislaufprinzip 

beeinträchtigt. Die Identifizierung und mögliche Beschränkung eines Stoffes sollte 

ebenfalls dazu führen, dass eine Informationsanforderung greift.  
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(28) Zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit von Produkten sollten sich 

Informationsanforderungen auf einen bestimmten, für einen Produktaspekt 

relevanten Produktparameter beziehen wie z. B. den Umweltfußabdruck, den CO2-

Fußabdruck und die Funktionsbeständigkeit. So sollte von den Herstellern verlangt 

werden, Informationen über die Produktleistung für einen ausgewählten 

Produktparameter bereitzustellen oder andere Informationen, die die Art und Weise 

beeinflussen können, in der das Produkt von anderen Parteien als dem Hersteller 

gehandhabt wird, um die Leistung für diesen Parameter zu verbessern. Diese 

Informationsanforderungen sollten gegebenenfalls zusätzlich zu oder anstelle von 

Leistungsanforderungen für denselben Produktparameter festgelegt werden. Wichtig 

ist, dass die Kommission ihre Entscheidung ordnungsgemäß begründet, wenn sie 

beschließt, nur Informationsanforderungen anstelle von Leistungsanforderungen 

festzulegen. Sieht ein delegierter Rechtsakt Informationsanforderungen vor, sollte 

darin angegeben werden, wie die verlangten Informationen leicht zugänglich 

bereitzustellen sind, beispielsweise durch Veröffentlichung auf einer frei 

zugänglichen Website, einem digitalen Produktpass oder einem Produktetikett. 
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Wesentliche Informationen über die Gesundheit, die Sicherheit und die Rechte der 

Endverbraucher sollten den Verbrauchern stets auf physische Weise zur 

Verfügung gestellt werden und über einen dem Produkt beigefügten Datenträger 

abrufbar sein. Informationsanforderungen sind notwendig, um die zur 

Verwirklichung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele dieser Verordnung 

erforderlichen Verhaltensänderungen herbeizuführen. Die für eine fundierte 

Kaufentscheidung maßgeblichen Informationen sollten dem Verbraucher vor dem 

Kauf des Produkts zur Verfügung gestellt werden. Da Informationsanforderungen 

Käufern und Behörden geeignete Mittel für den Vergleich von Produkten auf der 

Basis ihrer ökologischen Nachhaltigkeit an die Hand geben, dürften sie Verbraucher 

und Behörden dazu bewegen, sich für nachhaltigere Produkte zu entscheiden. Die 

Informationsanforderungen sollten auch dazu beitragen, dass die Mitgliedstaaten 

die Sammelquoten für relevante Produktgruppen verbessern, insbesondere für 

diejenigen, bei denen ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der 

Wiederverwendung und Aufarbeitung besteht, etwa Mobiltelefone, bei denen die 

Sammelquote in den Mitgliedstaaten 5 % nicht übersteigt, beispielsweise durch die 

Erleichterung von Informationen über Rücknahmesysteme mittels finanzieller 

Anreize und Pfanderstattung, Datenschutzgarantien, Datenbanken zu 

Rücknahmestellen und maßgeschneiderte Informationen über den Wert des 

Produkts am Ende des Lebenszyklus und über bewährte Verfahren für die 

ordnungsgemäße Entsorgung anhand eines digitalen Produktpasses.  
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(29) Sehen delegierte Rechtsakte Informationsanforderungen vor, könnten darin 

zusätzlich Leistungsklassen für relevante Produktparameter festgelegt werden, um 

Vergleiche zwischen Produkten zu erleichtern. Die Leistungsklassen sollten eine 

Differenzierung zwischen Produkten auf der Grundlage ihrer jeweiligen 

Nachhaltigkeit ermöglichen und könnten sowohl von Verbrauchern als auch von 

Behörden herangezogen werden. Sie sollen die Marktentwicklung in Richtung 

nachhaltigere Produkte steuern. 

(30) Die Informationsanforderungen in Bezug auf Reparierbarkeit und 

Funktionsbeständigkeit tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Verbraucher für 

einen nachhaltigen Konsum entscheiden. Diese Verordnung sollte die Festlegung 

von Reparierbarkeits- oder Funktionsbeständigkeitswerten für Produkte 

ermöglichen, wenn entsprechende Werte im Hinblick auf den Umweltnutzen und 

eine bessere Information der Verbraucher für angemessen erachtet werden. Damit 

die Verbraucher Produkte wirksam bewerten und vergleichen können, ist es 

wichtig, dass bei Format, Inhalt und Anzeige solcher Werte für Reparierbarkeit 

und Funktionsbeständigkeit leicht verständliche Sprache und Piktogramme 

verwendet werden und dass sich der Reparierbarkeitswert auf eine harmonisierte 

Methode stützt, die für das Produkt oder die Produktgruppe spezifiziert wird und 

bei der Parameter wie die Verfügbarkeit und der Preis von Ersatzteilen, die 

Demontagefreundlichkeit und die Verfügbarkeit von Werkzeugen in einem 

einzigen Wert zusammengefasst werden.  
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(31) Informationen über das Vorhandensein besorgniserregender Stoffe in Produkten sind 

ein wichtiger Faktor für die Ermittlung und Förderung von Produkten, die nachhaltig 

sind. Die chemische Zusammensetzung von Produkten bestimmt weitgehend sowohl 

ihre Funktionen und Auswirkungen als auch die Möglichkeit ihrer 

Wiederverwendung oder ihrer Verwertung, wenn sie zu Abfall geworden sind. In der 

Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel 

„Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie Umwelt“ wird 

gefordert, das Vorhandensein besorgniserregender Stoffe in Produkten zu 

minimieren und sicherzustellen, dass Informationen über die chemische 

Zusammensetzung und sichere Verwendung verfügbar sind, indem 

Informationsanforderungen eingeführt und vorhandene besorgniserregende Stoffe 

während des gesamten Lebenszyklus von Materialien und Produkten verfolgt 

werden. Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008▌ und anderes geltendes 

Chemikalienrecht wie die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sorgen bereits für die 

Kommunikation über Gefahren für die Gesundheit oder die Umwelt durch bestimmte 

besorgniserregende Stoffen als solche oder in einer Mischung. Die Nutzer von 

Stoffen und Gemischen sollten auch relevante▌ Informationen bekommen▌.  
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Zudem sollten die Nutzer von anderen Produkten als Stoffen oder Gemischen und 

die Bewirtschafter der Abfälle von solchen Produkten ebenfalls relevante 

Informationen erhalten, einschließlich solcher, die sich in erster Linie auf die 

Gefahren von Chemikalien für die Gesundheit oder die Umwelt beziehen. Daher 

sollte diese Verordnung die Festlegung von Anforderungen für die Verfolgung und 

die Kommunikation von Nachhaltigkeitsinformationen vorsehen, einschließlich 

Informationen über das Vorhandensein besorgniserregender Stoffe in Produkten 

während ihres gesamten Lebenszyklus auch im Hinblick auf die Dekontaminierung 

und Verwertung dieser Produkte, wenn sie zu Abfall werden. Ein solcher Rahmen 

sollte darauf abzielen, schrittweise die besorgniserregenden Stoffe in allen Produkten 

zu erfassen, die in von der Kommission zu erlassenden Arbeitsplänen ▌genannt sind. 

Diese Anforderungen an die Rückverfolgung besorgniserregender Stoffe sollten 

standardmäßig aufgenommen werden, wenn im Rahmen dieser Verordnung eine 

Informationsanforderung festzulegen ist, es sei denn, eine solche 

Informationsanforderung ist Teil horizontaler Ökodesign-Anforderungen. Um den 

Kriterien, die die Ökodesign-Anforderungen erfüllen müssen, Rechnung zu tragen 

und insbesondere einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für die 

Wirtschaftsakteure zu verhindern, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, je 

nach Produktgruppe Schwellenwerte für die Konzentration von Stoffen in dem 

Produkt oder den relevanten Bestandteilen, die die Rückverfolgungspflicht 

auslösen, festzulegen, differenzierte Anwendungsfristen zu setzen und in 

hinreichend begründeten Fällen Ausnahmen von der Rückverfolgungspflicht 

vorzusehen. Bei der Festlegung der Einzelheiten der erforderlichen Informationen 

und der Schwellenwerte sollte die Kommission die Informationsanforderungen 

und Schwellenwerte, die im Unionsrecht insbesondere in den Verordnungen (EG) 

Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008 sowie in sonstigen branchenspezifische 

Rechtsvorschriften zu Produkten vorgesehen sind, berücksichtigen. Eine 

Ausnahme aufgrund der technischen Durchführbarkeit könnte in Fällen greifen, 

in denen sich das Vorhandensein eines Stoffes in einem Produkt mit der derzeit 

verfügbaren Technik nicht überprüfen lässt. 
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(32) Die gemäß dieser Verordnung festgelegten Informationsanforderungen sollten auch 

die Anforderung umfassen, einen digitalen Produktpass bereitzustellen. Der digitale 

Produktpass ist ein wichtiges digitales Instrument, um Informationen für Akteure 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette bereitzustellen, und wird erwartet, dass 

die Verfügbarkeit eines digitalen Produktpasses die Rückverfolgbarkeit eines 

Produkts während seines gesamten Lebenszyklus erheblich verbessert. Es ist davon 

auszugehen, dass der digitale Produktpass den Kunden dabei hilft, fundierte 

Entscheidungen zu treffen, indem er ihren Zugang zu relevanten Informationen 

verbessert, Wirtschaftsteilnehmern, nämlich Herstellern, Bevollmächtigten, 

Importeuren, Vertreibern, Händlern und Fulfilment-Dienstleistern und anderen 

Akteuren der Wertschöpfungskette, etwa Kunden, fachlich kompetenten 

Reparateuren, unabhängigen Wirtschaftsteilnehmern, 

Generalinstandsetzungsbetrieben, Wiederaufbereitungsunternehmen, 

Recyclingbetrieben Marktüberwachungs- und Zollbehörden, zivilgesellschaftliche 

Organisationen, Forscher, Gewerkschaften und die Kommission, oder jede in 

ihrem Namen handelnde Organisation, Zugang zu relevanten Daten, deren 

Eingabe oder Aktualisierung ermöglicht und Behörden die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben erleichtert, ohne den Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen zu 

gefährden. Daher ist es wichtig, dass der digitale Produktpass benutzerfreundlich 

ist und die darin enthaltenen Daten richtig, vollständig und aktuell sind. Der 

digitale Produktpass sollte erforderlichenfalls durch nicht-digitale Formen der 

Informationsübermittlung wie das Produkthandbuch oder Etiketten ergänzt werden. 

Zudem sollte es möglich sein, den digitalen Produktpass für das Zurverfügungstellen 

Informationen über ▌die jeweilige Produktgruppe zu nutzen, die gemäß anderem 

Unionsrecht bereitgestellt werden müssen. 
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(33) Um der Art des Produkts und seines Markts Rechnung zu tragen, sollten bei der 

Ausarbeitung produktspezifischer Regeln für jedes Produkt einzeln gründlich geprüft 

werden, welche Daten in den digitalen Produktpass aufzunehmen sind. Um den 

Zugang zu den jeweiligen Daten zu optimieren und gleichzeitig die Rechte des 

geistigen Eigentums zu schützen, muss der digitale Produktpass so gestaltet und 

umgesetzt werden, dass je nach Art der Informationen und Typologie der 

Interessenträger ein differenzierter Zugang zu den Daten im digitalen Produktpass 

möglich ist. Um zu verhindern, dass Unternehmen und der Öffentlichkeit Kosten 

entstehen, die nicht im Verhältnis zum allgemeinem Nutzen stehen, sollte der digitale 

Produktpass ferner für das konkrete Produkt, die Charge oder das Produktmodell 

spezifisch sein, je nach z. B. der Komplexität der Wertschöpfungskette, der Größe, 

der Art oder Auswirkungen der betreffenden Produkte. In den 

Folgenabschätzungen, die in Vorbereitung delegierter Rechtsakte zur Festlegung 

von Ökodesign-Anforderungen durchgeführt werden, sollten die Kosten und der 

Nutzen der Festlegung von Informationsanforderungen mittels digitalen 

Produktpässen auf Modell-, Chargen- oder Artikelebene analysiert werden. Der 

Begriff „Modell“ bezeichnet in der Regel eine Version eines Produkts, bei der 

sämtliche Exemplare die gleichen im Hinblick auf die Ökodesign-Anforderungen 

relevanten technischen Merkmale und dieselbe Modellkennung aufweisen, der 

Begriff „Charge“ bezeichnet in der Regel eine Untermenge eines bestimmten 

Modells, die aus allen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten 

Herstellungsbetrieb hergestellten Produkten besteht, und der Begriff „Artikel“ 

bezeichnet in der Regel ein einziges Exemplar eines Modells. Sofern der digitale 

Produktpass auf kostenpflichtigen Normen beruht, sollte in der 

Folgenabschätzung sollte auch geprüft werden, ob diese Tatsache. angemessen ist 

und wie unverhältnismäßige Kosten für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) verhindert werden können.. 
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(34) Da auch sonst im Unionsrecht Informationsanforderungen für Produkte festgelegt 

sind und Systeme eingerichtet werden, um diese Informationen den 

Wirtschaftsakteuren und Kunden zur Verfügung zu stellen, sollte die Kommission 

in Erwägung ziehen, die Informationsanforderungen gemäß dieser Verordnung 

mit diesen anderen Informationsanforderungen zu verknüpfen etwa mit der 

Verpflichtung zur Bereitstellung von Sicherheitsdatenblättern für Stoffe und 

Gemische gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Nach Möglichkeit sollte die 

Kommission den digitalen Produktpass auch mit bestehenden Datenbanken und 

Instrumenten der Union wie der Europäischen Produktdatenbank für die 

Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) oder der Datenbank für 

Informationen über besorgniserregende Stoffe in Erzeugnissen als solche oder in 

komplexen Gegenständen (SCIP) verknüpfen. 

▌  
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(35) Damit sich die Festlegung von anderen Ökodesign-Anforderungen als die den 

digitalen Produktpass betreffenden nicht über Gebühr verzögert bzw. um 

sicherzustellen, dass Produktpässe wirksam umgesetzt werden können, sollte die 

Kommission die Möglichkeit haben, Produktgruppen von den digitalen 

Produktpassanforderungen zu befreien, wenn keine technischen Spezifikationen für 

die wesentlichen Anforderungen an die technische Konzeption und den Einsatz des 

digitalen Produktpasses verfügbar sind. Desgleichen sollte die Kommission, um 

unnötigen Verwaltungsaufwand für Wirtschaftsteilnehmer zu verhindern, die 

Möglichkeit haben, Produktgruppen von den digitalen Produktpassanforderungen zu 

befreien, wenn anderes Unionsrecht bereits ein System für die digitale Bereitstellung 

von Produktinformationen vorsieht, das Akteuren entlang der Wertschöpfungskette 

Zugang zu relevanten Produktinformationen gibt und die Prüfung der 

Produktkonformität durch die zuständigen nationalen Behörden erleichtert. Diese 

Befreiungen sollten unter Berücksichtigung inzwischen verfügbarer technischer 

Spezifikationen regelmäßig überprüft werden. 
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(36) Die eindeutige Kennung von Produkten ist eine Voraussetzung für die 

Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette. Daher sollte der digitale 

Produktpass mit einer eindeutigen Produktkennung verknüpft werden. Zudem sollte 

der digitale Produktpass, sofern angemessen, mit einer eindeutigen Kennung des 

Wirtschaftsteilnehmers und einer eindeutigen Kennung der Einrichtungen 

verknüpft werden, was die Rückverfolgbarkeit der Akteure und Produktionsanlagen 

des betreffenden Produkts ermöglichen würde. Im Interesse der Interoperabilität 

sollten der Datenträger, die eindeutigen Kennungen der Wirtschaftsteilnehmer und 

die eindeutigen Kennungen der Einrichtungen, die eine Rückverfolgung 

ermöglichen, internationalen Normen entsprechen. Der Kommission sollte die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

diese Verordnung nach Maßgabe des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts 

durch Ersetzung oder Hinzufügung von Normen zu ändern, nach denen die 

Datenträger, die eindeutigen Kennungen der Wirtschaftsteilnehmer und die 

eindeutigen Kennungen der Einrichtungen freigegeben werden können. Dies soll 

sicherstellen, dass die im digitalen Produktpass enthaltenen Daten von allen 

Wirtschaftsteilnehmern aufgezeichnet und übermittelt werden können, und die 

Kompatibilität der eindeutigen Kennung mit externen Komponenten wie 

Scangeräten garantieren. Die Daten sollten zudem über ein offenes interoperables 

Netz für den Datenaustausch ohne Anbieterbindung übertragbar sein.  
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(37) Digitalisierte Informationen über das Produkt und seinen Lebenszyklus oder 

gegebenenfalls sein digitaler Produktpass sollten durch das Scannen eines 

Datenträgers wie eines Wasserzeichens oder eines QR-Codes leicht zugänglich sein. 

Der Datenträger sollte sich möglichst auf oder an dem Produkt selbst befinden, damit 

die Daten während seines gesamten Lebenszyklus zugänglich bleiben. Je nach Art, 

Abmessungen oder Verwendungszweck der betreffenden Produkte sollten jedoch 

Ausnahmen möglich sein. 

(38) Um den Zugang zum digitalen Produktpass während des in den erlassenen 

delegierten Rechtsakten festgelegten Zeitraums sicherzustellen, auch nach einer 

Insolvenz, einer Liquidation oder der Einstellung seiner Tätigkeit in der Union, sollte 

der Wirtschaftsteilnehmer, der das Produkt in Verkehr bringt, auch eine 

Sicherungskopie des digitalen Produktpasses über einen Digitalproduktpass-

Dienstleister, der ein unabhängiger Dritter ist, zur Verfügung stellen. 
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(39) Um eine wirksame Einführung des digitalen Produktpasses sicherzustellen, sollten 

seine technische Gestaltung, seine Datenanforderungen und seine Funktionsweise 

einer Reihe grundlegender technischer Anforderungen genügen, die eine Grundlage 

für die einheitliche Einführung des digitalen Produktpasses in allen 

Wirtschaftsbereichen bieten. Es sollten technische Spezifikationen festgelegt werden, 

damit diese grundlegenden Anforderungen wirksam umgesetzt werden können, und 

zwar entweder in Form harmonisierter Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wurden, oder als Ausweichlösung in Form von 

gemeinsamen Spezifikationen, die von der Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten angenommen wurden. Die technische Gestaltung sollte 

sicherstellen, dass die Daten im digitalen Produktpass gemäß den einschlägigen 

Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre geschützt sind. Es ist notwendig, dass der 

▌digitale Produktpass in einem offenen Dialog mit internationalen Partnern 

entwickelt wird, damit deren Standpunkte bei der Erarbeitung der technischen 

Spezifikationen berücksichtigt werden und sichergestellt ist, dass sie zum Abbau von 

Handelshemmnissen für umweltfreundlichere Produkte mit längerem Lebenszyklus 

und längerem Verbleib in der Kreislaufwirtschaft beitragen, die Kosten für 

nachhaltige Investitionen, Vermarktung und Befolgung der Auflagen senken und 

Innovationen fördern. Es ist wichtig, dass technische Spezifikationen und 

Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit entlang der Wertschöpfungskette, damit 

sie wirksam umgesetzt werden können, so weit wie möglich einvernehmlich sowie 

unter Einbeziehung von und in konstruktiver Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 

Akteuren, einschließlich Normungsgremien, Industrieverbänden, Start-up-

Unternehmen, Verbraucherorganisationen, Sachverständigen, nichtstaatlichen 

Organisationen und internationalen Partnern einschließlich Entwicklungsländern 

erarbeitet werden.  
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(40) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, indem die Rolle und die 

Zuständigkeiten der verschiedenen Akteure wie Ausstellungsstellen und 

Diensteanbieter, die an der Erstellung, Authentifizierung, Verarbeitung und 

Speicherung von Daten und gegebenenfalls der Entfernung wichtiger Elemente 

des digitalen Produktpasses wie eindeutige Kennungen und Datenträger beteiligt 

sind, klar definiert werden. Die Kommission könnte in diesem Sinne eine 

Folgenabschätzung durchführen, um die Zweckmäßigkeit der Ausarbeitung eines 

Zertifizierungssystems für Digitalproduktpass-Dienstleister zu prüfen. 
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(41) Damit der digitale Produktpass flexibel, anpassbar und marktorientiert ist und mit 

Geschäftsmodellen, Märkten und der Innovation Schritt hält, sollte er auf einem 

dezentralen Datensystem basieren und von Wirtschaftsteilnehmern eingerichtet 

und gepflegt werden. Zu Durchsetzungs- und Überwachungszwecken ist es 

erforderlich, dass die zuständigen nationalen Behörden und die Kommission 

unmittelbar Zugang zu einem Verzeichnis sämtlicher eindeutigen Kennungen von 

in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen Produkten haben. Hierzu 

sollte die Kommission ein digitales Produktpassregister (im Folgenden „Register“) 

einrichten und pflegen, um diese Informationen abzuspeichern. Um die 

Durchsetzung erforderlichenfalls noch weiter zu erleichtern, sollte die Kommission 

angeben, welche weiteren im digitalen Produktpass enthaltenen Informationen im 

Register abgespeichert werden müssen. 
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(42) Die Kommission sollte ein benutzerfreundliches und öffentlich zugängliches 

Webportal einrichten und pflegen, auf dem Interessenträger wie Kunden, 

Wirtschaftsteilnehmer und andere relevante Akteure Zugang zu den in den 

digitalen Produktpässen enthaltenen Daten und die Möglichkeit haben, die in 

diesen Pässen enthaltenen Daten entsprechend ihren jeweiligen Zugangsrechten, 

die in den delegierten Rechtsakten zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen 

festgelegt sind, zu suchen und zu vergleichen. Das Webportal sollte Links zu Daten 

enthalten, die der Wirtschaftsteilnehmer bereits in seinem dezentralen digitalen 

Produktpass gespeichert hat. 

(43) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung hat 

gemäß den geltenden Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten zu 

erfolgen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 

nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten hat im Einklang mit der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates37 unter besonderer 

Berücksichtigung der Grundsätze des Datenschutzes durch Technikgestaltung und 

des Datenschutzes durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen zu erfolgen. 

Jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kommission, 

insbesondere der im Register gespeicherten Daten, muss im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates38 erfolgen. 

Personenbezogene Daten von Kunden dürfen nicht in dem digitalen Produktpass 

gespeichert werden. 

                                                
37  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

38  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(44) Die wirksame Durchsetzung in Bezug auf Produkte, die in der Union in Verkehr 

gebracht werden, unabhängig davon, ob sie in der Union hergestellt oder eingeführt 

wurden, ist für die Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung von wesentlicher 

Bedeutung. Daher haben die Zollbehörden, sobald die die Kommission ein Register 

eingerichtet hat, zu diesem über die mit der Verordnung (EU) 2022/2399 des 

Europäischen Parlaments und des Rates39 eingerichtete Single-Window-Umgebung 

der EU für den Zoll unmittelbar Zugang. Die Zollbehörden sollten mindestens 

überprüfen, dass die eindeutige Registrierungskennung eines Produkts, die ihnen 

mitgeteilt werden muss und die entsprechenden Angaben der Zollanmeldung den 

Daten entsprechen, die im Register gespeichert sind. Dies würde den Zollbehörden 

die Überprüfung ermöglichen, ob ein digitaler Produktpass für eingeführte Waren 

existiert. Gegebenenfalls sollte die Kommission in ihrem Durchführungsrechtsakt 

über das Register die Verpflichtungen für Wirtschaftsteilnehmer festlegen, die im 

Register gespeicherten Daten auf dem neuesten Stand zu halten. 

▌ 

(45) Die im digitalen Produktpass enthaltenen Daten sind darauf ausgelegt, den 

Zollbehörden die Verbesserung und Erleichterung des Risikomanagements 

ermöglichen und gezieltere Kontrollen an den Grenzen durchzuführen. Aus diesem 

Grund sollten die Zollbehörden in der Lage sein, auf die im digitalen Produktpass 

und dem zugehörigen Register enthaltenen Daten zuzugreifen und sie zu nutzen, um 

ihre Aufgaben im Einklang mit dem Unionsrecht wahrzunehmen, einschließlich des 

Risikomanagements gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates40. 

                                                
39  Verordnung (EU) 2022/2399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. November 2022 zur Einrichtung der Single-Window-Umgebung der 
Europäischen Union für den Zoll und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
952/2013 (ABl. L 317 vom 9.12.2022, S. 1). 

40  Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 1). 
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(46) Um Verbraucher zu nachhaltigen Entscheidungen zu bewegen, sollten Etiketten, 

sofern dies in den gemäß dieser Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakten 

vorgesehen ist, klare und leicht verständliche Informationen enthalten, die einen 

wirksamen Vergleich von Produkten ermöglichen, z. B. durch Angabe von 

Leistungsklassen. Insbesondere für Verbraucher können physische Etiketten im 

Geschäft eine zusätzliche Informationsquelle sein. Sie sollten Verbrauchern eine 

schnelle visuelle Grundlage für die Unterscheidung zwischen Produkten nach ihrer 

Leistung in Bezug auf einen bestimmten Produktparameter oder ein Bündel von 

Produktparametern bieten. Sie sollten gegebenenfalls auch den Zugang zu 

zusätzlichen Informationen ermöglichen, indem sie spezifische Hinweise in Form 

von Internetadressen, dynamischen QR-Codes, Links zu Etiketten im Internet oder 

jeder sonstigen geeigneten verbraucherorientierten Form enthalten. Die Kommission 

sollte in dem entsprechenden delegierten Rechtsakt festlegen, wie solche Etiketten – 

auch im Online-Fernabsatz – am wirksamsten angebracht werden, unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Kunden und die Wirtschaftsteilnehmer 

sowie der Merkmale der betreffenden Produkte. Die Kommission sollte auch 

vorschreiben können, dass das Etikett auf die Verpackung des Produkts aufgedruckt 

wird.  
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(47) Die Verordnung (EU) 2017/1369, mit der ein Rahmen für die 

Energieverbrauchskennzeichnung festgelegt wurde, gilt, parallel zu dieser 

Verordnung, für energieverbrauchsrelevante Produkte. ▌Energielabels sind ein 

erfolgreiches Instrument zur Bereitstellung geeigneter Informationen über 

energieverbrauchsrelevante Produkte für Verbraucher. Im Rahmen dieser 

Verordnung festgelegte Leistungsklassen sollten gegebenenfalls als zusätzliche 

Informationen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/1369 in das 

Energieetikett aufgenommen werden. In Fällen, in denen relevante Informationen 

über die Leistung eines Produkts in Bezug auf einen Produktparameter nicht als 

zusätzliche Information in das Energieetikett aufgenommen werden können, sollte 

die Kommission gegebenenfalls die Erstellung eines Etiketts gemäß der 

vorliegenden Verordnung anstelle des Energieetiketts verlangen können, in das die 

relevanten Informationen aus dem Energieetikett so aufgenommen werden 

können.  
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(48) Die Verbraucher müssen vor irreführenden Informationen, die ihre Entscheidungen 

für nachhaltigere Produkte beeinflussen könnten, geschützt werden. Aus diesen 

Gründen sollte es untersagt sein, Produkte in Verkehr zu bringen oder in Betrieb zu 

nehmen, wenn sie Etiketten tragen oder mit Etiketten versehen sind, die geeignet 

sind, die Kunden durch Nachahmung der entsprechend dieser Verordnung 

vorgesehenen Etiketten irrezuführen oder zu verwirren, oder wenn ihnen andere 

Informationen beigefügt sind, die geeignet sind, die Kunden in Bezug auf die in 

dieser Verordnung vorgesehenen Etiketten irrezuführen oder zu verwirren. Das 

EU-Umweltzeichen und andere auf nationaler oder regionaler Ebene offiziell 

anerkannte Umweltzeichen nach EN ISO 14024 Typ I werden nicht als 

irreführende oder verwirrenden Etiketten angesehen, sofern die im Rahmen dieser 

Etikettierungssysteme entwickelten Kriterien mindestens ebenso streng sind wie die 

Ökodesign-Anforderungen. 
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(49) Um die Ziele des europäischen Grünen Deals so effizient wie möglich zu 

verwirklichen und zuerst die Produkte mit den größten Auswirkungen anzugehen, 

sollte die Kommission eine Priorisierung der im Rahmen dieser Verordnung zu 

regulierenden Produkte und der für sie geltenden Anforderungen durchführen. 

Ausgehend von dem Priorisierungsprozess gemäß der Richtlinie 2009/125/EG sollte 

die Kommission einen Arbeitsplan festlegen, der sich über mindestens drei Jahre 

erstreckt und eine Liste der Produktgruppen enthält, für die sie den Erlass delegierter 

Rechtsakte anstrebt, sowie der Produktaspekte, für die sie den Erlass delegierter 

Rechtsakte mit horizontalem Anwendungsbereich plant. Die Kommission sollte ihre 

Priorisierung nach Kriterien vornehmen, die insbesondere den potenziellen Beitrag 

der delegierten Rechtsakte zur Verwirklichung der Klima-, Umwelt- und 

Energieziele der Union sowie ihr Potenzial zur Verbesserung der jeweiligen 

Produktaspekte betreffen, ohne dass der Öffentlichkeit und den 

Wirtschaftsteilnehmern unverhältnismäßige Kosten entstehen. Die Mitgliedstaaten 

und Interessenträger sollten über ein von der Kommission einzurichtendes 

Ökodesign-Forum konsultiert werden. Wegen der Komplementaritäten zwischen 

dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 2017/1369 für 

energieverbrauchsrelevante Produkte sollten der Zeitplan für den Arbeitsplan gemäß 

dieser Verordnung und der Zeitplan für den Arbeitsplan gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) 2017/1369 abgestimmt werden.  
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Bei der Priorisierung von Zwischenprodukten sollte die Kommission auch die 

Auswirkungen auf die Endprodukte berücksichtigen, die unter Verwendung 

solcher Zwischenprodukte hergestellt werden. Angesichts ihrer Bedeutung für die 

Verwirklichung der Energieziele der Union sollten die Arbeitspläne eine adäquate 

Zahl an Maßnahmen für energieverbrauchsrelevante Produkte umfassen. 

Fahrzeuge, die in Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013, in Artikel 

2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 und in Artikel 2 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/858 genannt werden, unterliegen bereits umfassenden 

Bestimmungen, einschließlich spezifischer Umweltanforderungen, und sollten 

daher bei der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen nicht vorrangig 

behandelt werden. Für den ersten Arbeitsplan sollte die Kommission Eisen, Stahl, 

Aluminium, Textilien, insbesondere Bekleidung und Schuhwerk, Möbeln, 

einschließlich Matratzen, Reifen, Waschmitteln, Anstrichmitteln, Schmierstoffen, 

Chemikalien, Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie und 

sonstigen Elektronikgeräten sowie energieverbrauchsrelevanten Produkten 

Vorrang einräumen, für die erstmals Ökodesign-Anforderungen festgelegt werden 

sollen oder für die bestehende Maßnahmen, die gemäß der Richtlinie 2009/125/EG 

erlassen wurden, im Rahmen dieser Verordnung überprüft werden sollen. Die 

Kommission sollte eine angemessene Begründung vorlegen, falls sie beschließt, 

diese Liste zu ändern.  
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(50) Die Zementindustrie verursacht derzeit als einer der energie-, material- und CO2-

intensivsten Wirtschaftszweige rund 7 % der weltweiten und 4 % der unionsweiten 

CO2-Emissionen, was sie zu einer der wichtigsten Branchen macht, wenn es 

darum geht, eine Anpassung an das Übereinkommen von Paris und die Klimaziele 

der Union so schnell wie möglich zu erreichen. Bauprodukte, einschließlich 

Zement, werden zwar unter die Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 

Bauprodukten(im Folgenden „Verordnung zur Festlegung harmonisierter 

Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten“) fallen, fallen aber auch 

weiterhin in den Geltungsbereich der vorliegenden Verordnung. Damit es nicht an 

den Produktanforderungen für die Produkte nach der Verordnung zur Festlegung 

harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten fehlt, die 

dringend erforderlich sind, um die Klima- und Umweltziele der Union zu 

erreichen, sollte die Kommission frühestens am 31. Dezember 2028 und spätestens 

am 1. Januar 2030 delegierte Rechtsakte zur Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen an Zement erlassen. 
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(51) Für Bauprodukte sollten in dieser Verordnung nur dann Anforderungen für 

Endprodukte festgelegt werden, wenn die mit der Verordnung zur Festlegung 

harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauproduktenauferlegten 

Verpflichtungen und deren Umsetzung voraussichtlich nicht hinreichend zur 

Verwirklichung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele dieser Verordnung beitragen 

werden. Außerdem sollte die Kommission bei der Ausarbeitung von Arbeitsplänen 

berücksichtigen, dass – in Fortsetzung der derzeitigen Praxis – die Verordnung zur 

Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten 

in Bezug auf energieverbrauchsrelevante Produkte, bei denen es sich ebenfalls um 

Bauprodukte handelt, den in dieser Verordnung festgelegten 

Nachhaltigkeitsanforderungen Vorrang einräumt. Dies sollte beispielsweise bei 

Heizgeräten, Heizkesseln, Wärmepumpen, Geräten für Warmwasserbereitung und 

Raumheizung, Ventilatoren, Kühl- und Lüftungssystemen und Fotovoltaikprodukten, 

mit Ausnahme von in Gebäude integrierten Fotovoltaik-Paneelen, der Fall sein. Die 

Verordnung zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung 

von Bauprodukten kann für diese Produkte erforderlichenfalls ergänzend gelten, 

und zwar hauptsächlich in Bezug auf Sicherheitsaspekte, wobei auch anderes 

Unionsrecht über Produkte wie Gasgeräte, Niederspannungsbetriebsmittel und 

Maschinen berücksichtigt werden. 
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(52) Damit eine angemessene Konsultation aller interessierten Kreise stattfindet, sollte 

die Kommission ein Ökodesign-Forum einrichten, das sich aus von den 

Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen und sonstigen interessierten Kreisen, 

darunter Vertreter aus der Industrie, auch aus KMU und Handwerk, 

Sozialunternehmen, Gewerkschaften, Groß- und Einzelhändler, Importeure, 

Verbraucher- und Umweltorganisationen, Akteure der Kreislaufwirtschaft, 

europäische Normungsorganisationen sowie Forscher, zusammensetzt. Im 

Rahmen des Ökodesign-Forums sollte die Kommission eine 

Sachverständigengruppe der Mitgliedstaaten einsetzen, die zur Ausarbeitung 

neuer Ökodesign-Anforderungen, zur Bewertung von 

Selbstregulierungsmaßnahmen, zum Austausch von Informationen und über 

bewährte Vorgehensweisen zwischen den Mitgliedstaaten mit Blick auf 

Maßnahmen zur Verbesserung der Einhaltung dieser Verordnung, z. B. Bildungs- 

und Informationskampagnen oder Unterstützung von KMU, sowie zur Festlegung 

von Prioritäten beitragen soll.  
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(53) Um die Selbstregulierung als gültige Alternative zu Regulierungsansätzen zu 

fördern, sollte diese Verordnung aufbauend auf der Richtlinie 2009/125/EG die 

Möglichkeit für die Industrie vorsehen, Selbstregulierungsmaßnahmen Produkte 

vorzulegen, die nicht in den Arbeitsplan aufgenommen wurden. Die 

Selbstregulierungsmaßnahmen sollten auf die Ziele dieser Verordnung abgestimmt 

werden. Die Kommission sollte die von der Industrie vorgeschlagenen 

Selbstregulierungsmaßnahmen zusammen mit den von den Unterzeichnern 

vorgelegten Informationen und Nachweisen bewerten, auch vor dem Hintergrund der 

internationalen Handelsverpflichtungen der Union und der Notwendigkeit, für 

Kohärenz mit dem Unionsrecht zu sorgen. Es ist auch angemessen, dass die 

Kommission beispielsweise angesichts der relevanten Markt- oder 

Technologieentwicklungen innerhalb der betroffenen Produktgruppe eine 

überarbeitete Fassung der Selbstregulierungsmaßnahme anfordern kann, wenn dies 

für notwendig erachtet wird. Sobald eine Selbstregulierungsmaßnahme in einem 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist, der eine Liste aller 

Selbstregulierungsmaßnahmen enthält, welche die in der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Kriterien erfüllen, können die Wirtschaftsteilnehmer berechtigterweise 

davon ausgehen, dass die Kommission zuerst den Inhalt dieser Maßnahme erwägt, 

bevor sie einen delegierten Rechtsakt zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen 

für die betreffende spezifische Produktgruppe vorschlägt. Die Kommission sollte 

dennoch ▌Ökodesign-Anforderungen erlassen können, die auch für einige oder alle 

Produkte gelten, die unter eine anerkannte Selbstregulierungsmaßnahme fallen, und 

zwar für die Produktaspekte, die nicht Gegenstand dieser 

Selbstregulierungsmaßnahme sind. Ist die Kommission der Auffassung, dass eine 

Selbstregulierungsmaßnahme die in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht 

mehr erfüllt, sollte sie diese ▌ aus diesem Durchführungsrechtsakt streichen. Danach 

sollte es möglich sein, Ökodesign-Anforderungen für die Produktgruppen 

festzulegen, die zuvor Gegenstand der Selbstregulierungsmaßnahme waren. 
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(54) ▌KMU ▌könnten stark von einer steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten 

profitieren, aber aufgrund einiger Anforderungen auch mit Kosten und 

Schwierigkeiten konfrontiert sein. Die Kommission sollte bei der Ausarbeitung von 

Ökodesign-Anforderungen den Auswirkungen der Anforderungen auf KMU und 

insbesondere auf Kleinstunternehmen Rechnung tragen, die in der jeweiligen 

Produktsektor tätig sind. Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten in ihren 

jeweiligen Zuständigkeitsbereichen angemessene Informationen einschließlich 

Leitlinien bereitstellen, gezielte und spezialisierte Schulungen anbieten und KMU, 

die in der Herstellung von Produkten tätig sind, für die Ökodesign-Anforderungen 

festgelegt sind, gezielt unterstützen und fördern, auch in finanzieller Hinsicht. Diese 

Maßnahmen sind besonders wichtig für Produktgruppen, bei denen die Präsenz 

von KMU von Bedeutung ist. Die Kommission sollte gegebenenfalls die 

Berechnung des Umweltfußabdrucks von Produkten unterstützen, indem sie digitale 

Instrumente wie Instrumente für die Lebenszyklusanalyse bereitstellt und die 

Umsetzung des digitalen Produktpasses fördert. Es ist wichtig, dass die Kommission 

die Vertreter von KMU, insbesondere von Kleinstunternehmen, finanziell 

unterstützt, damit sie wirksam am Ökodesign-Forum teilnehmen können, und dass 

sie KMU darüber hinaus leicht zugängliche Informationen über verfügbare 

finanzielle Unterstützung und Finanzierungsprogramme bereitstellt. Die von den 

Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen sollten mit den geltenden Vorschriften über 

staatliche Beihilfen im Einklang steht. Bei der Entwicklung und Umsetzung dieser 

Maßnahmen können die Mitgliedstaaten auf die Unterstützung aus 

Unionsprogrammen und -initiativen für KMU zurückgreifen. 
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(55) Die Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte wie Textilien und Schuhe durch 

Wirtschaftsteilnehmer wird zunehmend zu einem weitverbreiteten Umweltproblem 

in der gesamten Union, insbesondere aufgrund des raschen Anstiegs von Online-

Verkäufen. Durch die Vernichtung gehen wertvolle wirtschaftliche Ressourcen 

verloren, da Waren hergestellt, befördert und anschließend vernichtet werden, ohne 

jemals für ihren Verwendungszweck genutzt zu werden. Daher ist es im Interesse des 

Umweltschutzes erforderlich, dass mit dieser Verordnung ein Rahmen geschaffen 

wird, um die Vernichtung unverkaufter Produkte, die in erster Linie für Verbraucher 

bestimmt sind, zu verhindern, auch von Produkten, die nicht zum Verkauf 

angeboten wurden oder von einem Verbraucher im Zuge seines Widerrufsrechts 

gemäß der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates41 oder 

während einer von dem Einzelhändler eingeräumten längeren Widerrufsfrist 

zurückgegeben wurden.  

                                                
41  Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG 
des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 
22.11.2011, S. 64). 
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Das Konzept der Vernichtung gemäß dieser Verordnung sollte die letzten drei 

Tätigkeiten umfassen, d. h. Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung. Die 

Vorbereitung zur Wiederverwendung sowie auch die Instandsetzung und 

Wiederaufarbeitung sollten nicht als Vernichtung betrachtet werden. Durch die 

Vorbeugung der Vernichtung werden die Umweltauswirkungen dieser Produkte 

verringert, indem das Abfallaufkommen reduziert und die Überproduktion 

unattraktiv gemacht wird. Die Wirtschaftsteilnehmer sollten Maßnahmen ergreifen, 

die notwendig sind, um zu verhindern, dass unverkaufte Verbraucherprodukte 

vernichtet werden müssen. Mehrere Mitgliedstaaten haben nationale 

Rechtsvorschriften über die Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte erlassen, 

was zu Marktverzerrungen führt; daher sind harmonisierte Vorschriften in Bezug auf 

die Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte erforderlich, damit für 

Vertreiber, Einzelhändler und andere Wirtschaftsteilnehmer in allen Mitgliedstaaten 

dieselben Vorschriften und Anreize gelten. 
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(56) Um die Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte unattraktiv zu machen und 

weitere Daten über das Auftreten dieser Praxis zu gewinnen, sollte mit dieser 

Verordnung eine Transparenzpflicht für Wirtschaftsteilnehmer – mit Ausnahme von 

Kleinst- und Kleinunternehmen – eingeführt werden,▌ und sie sollten dazu 

verpflichtet werden, zumindest auf einer leicht zugänglichen Seite ihrer Website 

Informationen über die Menge und das Gewicht der unverkauften 

Verbraucherprodukte offenzulegen, die pro Jahr entsorgt werden. Gegebenenfalls 

sollten sie auch die Möglichkeit haben, diese Informationen gemäß der Richtlinie 

2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates42 in ihre Lageberichte 

aufzunehmen. Für mittlere Unternehmen sollte diese Pflicht erstmals sechs Jahre 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung Anwendung finden. Der 

Wirtschaftsteilnehmer sollte die Produktart oder -kategorie, die Gründe für die 

Entsorgung von Produkten und ihre nachfolgende Zuführung zu 

Abfallbehandlungsverfahren sowie die Maßnahmen angeben, die er getroffen oder 

geplant hat, um die Vernichtung unverkaufter Konsumgüter zu verhindern.  

                                                
42  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit 
verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur 
Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. 
L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 
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(57) Die unnötig hohen Produktionsmengen und die kurze Nutzungsdauer von 

Textilien, von denen Bekleidung den größten Anteil am Verbrauch in der Union 

ausmacht, verursachen erhebliche Umweltauswirkungen, wie in der Mitteilung der 

Kommission vom 30. März 2022 mit dem Titel „EU-Strategie für nachhaltige und 

kreislauffähige Textilien“ beschrieben. Neu hergestellte, aber unverkaufte 

Textilien – insbesondere Bekleidung – gehören zu den Artikeln, die Berichten 

zufolge vernichtet werden. Bekleidung sollte einem Höheren Wert beigemssen 

werden und sie sollte länger getragen und besser gepflegt werden, als es in der 

heutigen Fast-Fashion-Kultur der Fall ist. Aus Sicht der Kreislaufwirtschaft steht 

eine solche Verschwendung wertvoller Ressourcen in klarem Widerspruch zu den 

Zielen dieser Verordnung. Daher ist es gerechtfertigt, die Vernichtung von 

unverkaufter Bekleidung und Bekleidungszubehör, die für Verbraucher 

vorgesehen sind, sowie von Schuhwerk zu verbieten. 
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(58) Um den Umweltauswirkungen der Vernichtung anderer Arten unverkaufter 

Verbraucherprodukte Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um diese 

Verordnung zu ändern, indem der Liste der Gruppen von Verbraucherprodukten, 

deren Vernichtung durch Wirtschaftsteilnehmer verboten ist, neue Produkte 

hinzugefügt werden. Angesichts des breiten Spektrums von Produkten, die 

möglicherweise vernichtet werden können, ohne jemals verkauft oder verwendet zu 

werden, ist es erforderlich, dass die Kommission bewertet, in welchem Umfang 

▌solche Produkte in der Praxis vernichtet werden, wobei gegebenenfalls die von den 

Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung gestellten Informationen zu berücksichtigen 

sind. Um sicherzustellen, dass diese Verpflichtung verhältnismäßig ist, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung zu ergänzen, indem spezifische 

Ausnahmeregelungen festgelegt werden, nach denen die Vernichtung unverkaufter 

Verbraucherprodukte weiterhin zulässig sein kann, beispielsweise aus Gründen der 

Gesundheit und Sicherheit. Zur Überwachung der Wirksamkeit dieses Verbots und 

um seine Umgehung unattraktiv zu machen, sollten die Wirtschaftsteilnehmer 

verpflichtet werden, die Menge und das Gewicht der entsorgten unverkauften 

Verbraucherprodukte, die Gründe für die Entsorgung dieser Produkte und die 

geltenden Ausnahmeregelungen offenzulegen. Um einen übermäßigen 

Verwaltungsaufwand für Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen zu 

vermeiden, sollten diese von ▌dem in der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Verbot der Vernichtung bestimmter Produkte ausgenommen werden. Für mittlere 

Unternehmen sollte dieses Verbot erstmals sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung Anwendung finden. Liegen jedoch stichhaltige Beweise dafür vor, dass 

Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen dazu genutzt werden könnten, dieses 

Verbot zu umgehen, sollte die Kommission in delegierten Rechtsakten für einige 

Produktgruppen verlangen können, dass das Verbot der Vernichtung unverkaufter 

Verbraucherprodukte oder die Offenlegungspflicht auch für diese Unternehmen 

für bestimmte Produkte gelten. 
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(59) Die Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert werden, nationale Maßnahmen 

in Bezug auf die Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte für Produkte 

einzuführen oder beizubehalten, die nicht unter das Verbot gemäß dieser 

Verordnung fallen, sofern diese Maßnahmen im Einklang mit dem Unionsrecht 

stehen. 

(60) Auf der Grundlage der von den Wirtschaftsteilnehmern offengelegten 

Informationen und anderer verfügbarer Nachweise sollte die Kommission auf 

ihrer Website konsolidierte Informationen über die Vernichtung unverkaufter 

Verbraucherprodukte veröffentlichen und im Arbeitsplan die Produkte angeben, 

für die ein Vernichtungsverbot in Betracht gezogen werden sollte. Elektro- und 

Elektronikgeräte sollten in den ersten Arbeitsplan aufgenommen werden. 
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(61) Die Wirtschaftsteilnehmer sollten entsprechend ihrer jeweiligen Rolle in der 

Lieferkette dafür verantwortlich sein, dass die Produkte die Ökodesign-

Anforderungen dieser Verordnung erfüllen, sodass der freie Verkehr dieser Produkte 

im Binnenmarkt gewährleistet und ihre Nachhaltigkeit verbessert wird. 

Wirtschaftsteilnehmer, die Teil der Liefer- und Vertriebskette sind, sollten die 

erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass sie ausschließlich 

Produkte auf dem Markt bereitstellen, die mit dieser Verordnung und den auf ihrer 

Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten im Einklang stehen. 

(62) Da Hersteller die Einzelheiten des Gestaltungs- und Fertigungsprozesses kennen, 

sollten sie dafür verantwortlich sein, die anwendbare Konformitätsbewertung 

durchzuführen oder sie in ihrem Namen durchführen zu lassen.  
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(63) Um das Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten, muss sichergestellt 

werden, dass Produkte aus Drittländern, die auf den Unionsmarkt gelangen, dieser 

Verordnung und den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten 

entsprechen, unabhängig davon, ob sie als Produkte, Bauteile oder 

Zwischenprodukte eingeführt werden. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass 

die Hersteller geeignete Konformitätsbewertungsverfahren für diese Produkte 

durchgeführt haben. Die Importeure sollten verpflichtet werden, sicherzustellen, dass 

die von ihnen in Verkehr gebrachten Produkte diesen Anforderungen entsprechen 

und dass die CE-Kennzeichnung sowie die von den Herstellern erstellten Unterlagen 

den zuständigen nationalen Behörden zur Überprüfung zur Verfügung stehen. Die 

Importeure sollten ebenfalls dazu verpflichtet werden, gegebenenfalls 

sicherzustellen, dass für diese Produkte ein digitaler Produktpass vorliegt. 

(64) Beim Inverkehrbringen eines Produkts sollten Importeure auf dem Produkt ihren 

Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre eingetragene Handelsmarke 

sowie der Postanschrift und ▌elektronische Kommunikationsmittel, über die sie 

erreicht werden können, angeben. Ausnahmeregelungen sollten in Fällen gelten, in 

denen die Größe des Produkts solche Angaben nicht zulässt oder in denen 

Importeure die Verpackung öffnen müssten, um Namen und Anschrift auf dem 

Produkt anzugeben, oder in denen das Produkt zu klein ist, um derlei Angaben 

anzubringen. 
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(65) Da Vertreiber Produkte auf dem Markt bereitstellen, nachdem diese Produkte vom 

Hersteller oder Importeur dort in Verkehr gebracht wurden, sollten sie in Bezug auf 

die geltenden Ökodesign-Anforderungen die gebotene Sorgfalt walten lassen. 

Vertreiber sollten auch sicherstellen, dass ihre Handhabung der Produkte die 

Konformität dieser Produkte mit ▌dieser Verordnung oder den auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakten nicht beeinträchtigt. 

(66) Da Vertreiber und Importeure dem Markt nahestehen und bei der Gewährleistung der 

Produktkonformität eine wichtige Rolle innehaben, sollten sie in die 

Marktüberwachungsaufgaben der zuständigen nationalen Behörden eingebunden 

werden und darauf eingestellt sein, aktiv mitzuwirken, indem sie diesen Behörden 

alle nötigen Informationen zu dem betreffenden Produkt zur Verfügung stellen. 
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(67) Da Händler Produkte an bzw. für Kunden oder potenzielle Kunden oder Errichter 

zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf anbieten oder ausstellen, müssen Händler 

sicherstellen, dass ihre Kunden, einschließlich potenzieller Kunden, wirksam auf 

die nach dieser Verordnung erforderlichen Informationen zugreifen können; dies gilt 

auch für den Fernabsatz. Insbesondere sollte diese Verordnung die Händler 

verpflichten, dafür zu sorgen, dass der digitale Produktpass für ihre Kunden, 

einschließlich potenzieller Kunden, zugänglich ist und dass die Etiketten im 

Einklang mit den geltenden Anforderungen deutlich sichtbar angebracht werden. 

Händler sollten dieser Verpflichtung bei jedem Verkauf, jeder Vermietung oder 

jedem Ratenkauf eines Produkts nachkommen. 

(68) Um die Entscheidung für nachhaltigere Produkte zu erleichtern, sollten die Etiketten 

erforderlichenfalls deutlich sichtbar und erkennbar angebracht werden. Sie sollten als 

Etikett des betreffenden Produkts erkennbar sein, ohne dass Kunden, einschließlich 

potenzieller Kunden, den Markennamen und die Modellnummer auf dem Etikett 

lesen muss. Etiketten sollten die Aufmerksamkeit der Kunden beim Sichten der 

ausgestellten Produkte wecken. Um sicherzustellen, dass das Etikett den Kunden vor 

ihrer Kaufentscheidung zugänglich ist, sollten sowohl der Händler als auch der 

verantwortliche Wirtschaftsteilnehmer es bei jeder Werbung für das Produkt auch im 

Falle des Fernabsatzes anbringen, auch im Internet. 
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(69) Importeure oder Vertreiber, die ein Produkt, das unter einen gemäß dieser 

Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, unter ihrem eigenen Namen oder 

ihrer eigenen Marke in Verkehr bringen oder ein solches Produkt vor seiner 

Inbetriebnahme so verändern, dass die Konformität mit dieser Verordnung oder 

dem einschlägigen delegierten Rechtsakt beeinträchtigt werden könnte, sollte als 

Hersteller gelten und Herstellerpflichten wahrnehmen. 

(70) Anbieter von Online-Marktplätzen spielen in der Lieferkette eine entscheidende 

Rolle, da Wirtschaftsteilnehmer mit ihrer Hilfe eine große Zahl von Kunden 

erreichen können. Angesichts ihrer wichtigen Rolle als Vermittler zwischen 

Wirtschaftsteilnehmern und Kunden beim Verkauf von Produkten sollten Anbieter 

von Online-Marktplätzen die Verantwortung für den Verkauf von Produkten tragen, 

die nicht den Ökodesign-Anforderungen entsprechen, und mit den 

Marktüberwachungsbehörden zusammenarbeiten. Die Richtlinie 2000/31/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates43 enthält den allgemeinen Rahmen für den 

elektronischen Geschäftsverkehr und es werden darin bestimmte Pflichten für 

Online-Plattformen festgeschrieben. Die Verordnung (EU) 2022/2065 des 

Europäischen Parlaments und des Rates44 regelt die Verantwortung und 

Rechenschaftspflicht der Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten im Hinblick auf 

illegale Inhalte, einschließlich Produkten, die nicht den Ökodesign-Anforderungen 

entsprechen. Aufbauend auf diesem allgemeinen Rahmen sollten spezifische 

Anforderungen eingeführt werden, um wirksam gegen den Verkauf nicht konformer 

Produkte im Internet vorzugehen.  

                                                
43  Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1). 

44  Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 
27.10.2022, S. 1). 
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(71) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Anbieter von Online-Marktplätzen eng 

mit den Marktüberwachungsbehörden zusammenarbeiten. Den Anbietern von 

Diensten der Informationsgesellschaft wird gemäß Artikel 7 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates45 in 

Bezug auf unter die genannte Verordnung fallende Produkte, einschließlich 

Produkten, für die Ökodesign-Anforderungen gemäß der vorliegenden Verordnung 

festgelegt sind, eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den 

Marktüberwachungsbehörden auferlegt. Zu diesem Zweck sollten die in Kapitel IV 

der Verordnung (EU) 2022/2065 verankerten allgemeinen Verpflichtungen gelten, 

insbesondere die Verpflichtung der Anbieter von Online-Marktplätzen zur 

Konformität durch Technikgestaltung, die in Artikel 31 der Verordnung (EU) 

2022/2065 festgelegt ist. Für die Zwecke des Artikels 31 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2022/2065 sollten Anbieter von Online-Marktplätzen unter anderem die 

Informationen nutzen, die über die öffentliche Benutzerschnittstelle des in der 

Verordnung (EU) 2019/1020 genannten Informations- und 

Kommunikationssystems verfügbar sind. Anbieter von Online-Marktplätzen sollten 

auch mit den Marktüberwachungsbehörden zusammenarbeiten, um gegen illegale 

Inhalte im Zusammenhang mit nicht konformen Produkten vorzugehen. Die 

Maßnahmen im Rahmen dieser Zusammenarbeit sollten die Einrichtung eines 

regelmäßigen und strukturierten Informationsaustauschs über die von Anbietern 

von Online-Marktplätzen ergriffenen Maßnahmen, einschließlich der Entfernung 

von Angeboten, umfassen. Um den Marktüberwachungsbehörden dabei zu helfen, 

nicht konforme Produkte zu erkennen, die online verkauft werden, sollten die 

Anbieter von Online-Marktplätze auch Zugang zu ihren Schnittstellen gewähren. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Marktüberwachungsbehörden 

möglicherweise auch Daten von den Online-Marktplätzen extrahieren müssten. 

 

                                                
45  Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie 
zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). 
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(72) Gemäß Artikel 14 ▌der Verordnung (EU) 2019/1020 haben 

Marktüberwachungsbehörden die Befugnis, die Entfernung von Inhalten von einer 

Online-Schnittstelle, in der auf die nicht konformen Produkte Bezug genommen 

wird, zu verlangen ▌, sofern es keine anderen Möglichkeiten gibt, ein ernstes Risiko 

zu beseitigen. Die Befugnisse, die den Marktüberwachungsbehörden durch die 

genannte Verordnung übertragen werden, sollten auch im Zusammenhang mit der 

vorliegenden Verordnung gelten. Um jedoch eine wirksame Marktüberwachung im 

Rahmen der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich 

nicht konforme Produkte auf dem Unionsmarkt befinden, sollte diese Befugnis in 

allen Fällen, in denen dies erforderlich und angemessen ist, auch für Produkte, mit 

denen kein ernstes Risiko verbunden ist, gelten. Diese Befugnis sollte gemäß 

Artikel 9 der Verordnung (EU) 2022/2065 ausgeübt werden.  

(73) Die Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit eines Produkts über die gesamte 

Lieferkette erleichtert den Marktüberwachungsbehörden ihre Aufgabe, 

Wirtschaftsteilnehmer aufzuspüren, die nicht konforme Produkte in Verkehr gebracht 

oder auf dem Markt bereitgestellt haben. Wirtschaftsteilnehmer sollten daher 

verpflichtet werden, die Informationen über ihre Transaktionen für einen bestimmten 

Zeitraum aufzubewahren. 
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(74) Um die Überprüfung der Konformität von in Verkehr gebrachten Produkten zu 

beschleunigen und zu erleichtern, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung zu 

ergänzen, indem Wirtschaftsteilnehmer erforderlichenfalls verpflichtet werden, 

sowohl den zuständigen nationalen Behörden als auch der Kommission bestimmte 

Teile der technischen Unterlagen digital zur Verfügung zu stellen. Dies würde es den 

zuständigen nationalen Behörden ermöglichen, ohne Anfrage auf derlei 

Informationen zuzugreifen und gleichzeitig den Schutz von Geschäftsgeheimnissen 

und von Rechten des geistigen Eigentums zu gewährleisten. Mögliche Mittel zur 

digitalen Bereitstellung von derlei Informationen sollten in der Regel einen digitalen 

Produktpass oder die Aufnahme in den Konformitätsteil der Produktdatenbank 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1369 oder auf einer Website des 

Wirtschaftsteilnehmers umfassen. Durch eine solche Verpflichtung sollte das Recht 

der zuständigen nationalen Behörden, auf Anfrage Zugang zu anderen Teilen der 

technischen Unterlagen zu erhalten, nicht beeinträchtigt werden. 
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(75) Um eine bessere Einschätzung der Marktdurchdringung relevanter Produkte zu 

ermöglichen, Studien, die in die Ausarbeitung oder Aktualisierung von 

Ökodesign-Anforderungen und -Arbeitsplänen einfließen, besser zu 

untermauern und zur Ermittlung des Marktanteils bestimmter Produktgruppen 

beizutragen, sodass Ökodesign-Anforderungen rascher formuliert oder 

überarbeitet werden können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um diese 

Verordnung zu ergänzen, indem die Erhebung geeigneter und zuverlässiger 

Daten über den Verkauf von Produkten vorgeschrieben wird und von der 

Kommission oder in ihrem Namen direkt bei Herstellern oder Einzelhändlern 

durchgeführt werden kann. Bei der Annahme von Vorschriften für die 

Überwachung und Berichterstattung sollte die Kommission der Notwendigkeit 

Rechnung tragen, möglichst viele Daten über die Marktdurchdringung zu 

erlangen und den Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsteilnehmer, 

insbesondere für KMU, so gering wie möglich zu halten.
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(76) Um künftige Ökodesign-Anforderungen zu verbessern und das Vertrauen der 

Endnutzer in Bezug darauf zu stärken, dass Abweichungen zwischen unter 

Prüfbedingungen und im tatsächlichen Betrieb gemessenem Energieverbrauch im 

Betrieb und anderen Leistungsparametern ermittelt und korrigiert werden, sollte die 

Kommission Zugang zu nicht personenbezogenen Daten über den tatsächlichen 

Energieverbrauch der Produkte im Betrieb und gegebenenfalls zu anderen 

Leistungsparametern haben. Zu diesem Zweck sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung zu 

ergänzen, indem sie vorschreibt, dass für einzelne Produkte, ähnlich wie bei 

Straßenfahrzeugen, der Energieverbrauch im Betrieb und andere einschlägige 

Leistungsparameter aufgezeichnet und die damit verbundenen Daten für den 

Endnutzer angezeigt werden müssen. Für Produkte, die mit dem Internet vernetzt 

sind, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um diese Verordnung dadurch zu ergänzen, dass die 

Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet werden, ▌ während des Betriebs gewonnene nicht 

personenbezogene Daten aus der Ferne zu erheben und der Kommission diese Daten 

zu melden, da diese für die Bestimmung der Funktionsweise von Produkten und für 

die Information der Öffentlichkeit von wesentlicher Bedeutung sind. Bei Produkten, 

deren Gebrauchsleistung auch in erheblichem Maße von klimatischen oder 

geografischen Bedingungen abhängt, sollten auch allgemeine klimatische oder 

geografische Informationen erfasst ▌und gemeldet werden, und zwar in einer Weise, 

die es nicht ermöglicht, den spezifischen Standort einzelner Geräte zu erfassen. 

Die Endnutzer sollten der Erhebung von Informationen, deren Weitergabe sie für 

angemessen halten, ausdrücklich zustimmen. Die Erhebung von Informationen 

über das Verhalten von Geräten in einem Kontext, in dem eine Einzelperson 

vernünftigerweise erwarten kann, dass keine Beobachtung oder Aufzeichnung 

stattfindet, oder die Erhebung von Informationen, die die Identifizierung von 

Personen oder die Rückschlüsse auf ihr Verhalten ermöglichen könnten, sollten 

nicht zulässig sein. 
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(77) Um zur Erleichterung der Überprüfung der Konformität mit den Ökodesign-

Anforderungen, einschließlich der Erleichterung der Konformitätsbewertung und 

der Marktüberwachung, beizutragen, sollte die Kommission ermächtigt werden, in 

hinreichend begründeten Fällen zu verlangen, dass Akteure der Lieferkette 

unentgeltlich Informationen darüber bereitstellen, was sie liefern, etwa die Menge 

und Art oder die chemische Zusammensetzung der verwendeten Materialien oder 

die angewandten Fertigungsprozesse, oder Informationen über die Bedingungen 

der Erbringung ihrer Dienstleistungen. Ferner sollte es möglich sein, den 

Herstellern den Zugang zu den Unterlagen, in denen diese Informationen 

enthalten sind, oder zu den Anlagen der Akteure der Lieferkette zu erlauben, damit 

sie unmittelbar auf die erforderlichen Informationen zugreifen können, wenn die 

Akteure der Lieferkette die angeforderten Informationen nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist bereitstellen. Die Kommission sollte außerdem ermächtigt 

werden, notifizierten Stellen und nationalen Behörden die Möglichkeit zu geben, 

die Richtigkeit der Informationen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der 

Akteure der Lieferkette zu überprüfen. 

(78) Um die wirksame und harmonisierte Anwendung der in dieser Verordnung 

festgelegten Ökodesign-Anforderungen zu gewährleisten, auch in Bezug auf Aspekte 

wie Energieverbrauch oder Energieeffizienz, Funktionsbeständigkeit und 

Zuverlässigkeit sowie Rezyklatanteil, sollte die Konformität mit diesen 

Anforderungen anhand zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Methoden 

gemessen werden, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik Rechnung 

tragen. Delegierte Rechtsakte zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an 

Produkte sollten in der Regel die Spezifikationen für Prüfungen, Messungen oder 

Berechnungen enthalten, die zur Feststellung oder Überprüfung der Konformität 

erforderlich sind. Darüber hinaus sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu 

erlassen, indem die Verwendung von digitalen Instrumenten vorgeschrieben wird, 

die die geltenden Berechnungsanforderungen widerspiegeln, um ihre harmonisierte 

Anwendung zu gewährleisten. 
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(79) Um sicherzustellen, dass die Ökodesign-Anforderungen ihre beabsichtigte Wirkung 

entfalten, sollte diese Verordnung umfassende und übergeordnete Bestimmungen 

enthalten, die für alle Produkte gelten, für die Ökodesign-Anforderungen bestehen, 

und die Umgehung dieser Anforderungen verbieten. Daher sollte jede Praxis, die zu 

einer ungerechtfertigten Änderung der Leistung des Produkts während der 

Konformitätskontrolle oder innerhalb eines kurzen Zeitraums nach der 

Inbetriebnahme des Produkts führt, sodass die tatsächliche Leistung des Produkts im 

Betrieb nicht der erklärten Leistung entspricht, verboten sein. 

(80) Gegebenenfalls sollte es möglich sein, in delegierten Rechtsakten zur Festlegung von 

Ökodesign-Anforderungen auf die Verwendung von Normen zu verweisen, um die 

Konformität mit den Anforderungen festzustellen oder zu überprüfen. Um 

sicherzustellen, dass es im Binnenmarkt keine Handelshemmnisse gibt, sollten 

Normen auf Unionsebene harmonisiert werden. Sobald ein Verweis auf solche 

Normen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates46 angenommen und im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht wurde, sollten Produkte, die diesen Normen entsprechen, als mit den 

gemäß der vorliegenden Verordnung festgelegten Ökodesign-Anforderungen 

konform betrachtet werden, soweit sie von den einschlägigen harmonisierten 

Normen abgedeckt werden. Ebenso sollten Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden, 

die mit harmonisierten Normen übereinstimmen, als mit den Anforderungen an die 

Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden gemäß den einschlägigen delegierten 

Rechtsakten zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen konform betrachtet 

werden, soweit sie von den einschlägigen harmonisierten Normen abgedeckt werden. 

                                                
46  Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG 
und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 
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(81) Der bestehende Normungsrahmen der Union, dem die Grundsätze der neuen 

Konzeption gemäß der Entschließung des Rates vom 7. Mai 1985 über eine neue 

Konzeption auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und der Normung47 

und die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zugrunde liegen, bildet den 

Standardrahmen für die Ausarbeitung von Normen, die eine 

Konformitätsvermutung mit den in der vorliegenden Verordnung einschlägigen 

festgelegten Anforderungen vorsehen. In Ermangelung von einschlägigen 

Verweisen auf harmonisierte Normen sollte die Kommission 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von gemeinsamen Spezifikationen als 

ausnahmsweise Ausweichlösung erlassen können, um die Einhaltung 

beispielsweise wenn das Normungsverfahren aufgrund eines fehlenden Konsenses 

zwischen den Interessenträgern blockiert ist oder es zu Verzögerungen bei der 

Ausarbeitung einer harmonisierten Norm kommt und die vorgeschriebene Frist 

nicht eingehalten werden kann. Solche Verzögerungen könnten z. B. auftreten, 

wenn die erforderliche Qualität nicht erreicht wird. Darüber hinaus sollte auf diese 

Lösung zurückgegriffen werden können, wenn die Kommission die Verweise auf 

einschlägige harmonisierte Normen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 

eingeschränkt oder gestrichen hat. Die Konformität mit gemeinsamen 

Spezifikationen sollte ebenfalls eine Konformitätsvermutung begründen. Im 

Interesse der Effizienz sollte die Kommission die einschlägigen Interessenträger in 

den Prozess der Festlegung der gemeinsamen Spezifikationen, die die gemäß der 

vorliegenden Verordnung angenommenen Ökodesign-Anforderungen abdecken, 

einbeziehen.  

                                                
47  ABl. C 136 vom 4.6.1985, S. 1. 
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(82) Damit die Wirtschaftsteilnehmer nachweisen können, dass die auf dem Markt 

bereitgestellten Produkte die gemäß dieser Verordnung erlassenen Ökodesign-

Anforderungen erfüllen, und damit die zuständigen Behörden dies überprüfen 

können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 

AEUV Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch Festlegung von 

Konformitätsbewertungsverfahren zu ergänzen, die in Bezug auf die Art des 

betreffenden Produkts und die regulierten Produktparameter angemessen und 

verhältnismäßig sind. Um die Vereinbarkeit mit anderem Unionsrecht zu 

gewährleisten, sollten die Konformitätsbewertungsverfahren aus dem in dieser 

Verordnung enthaltenen Modul für die interne Fertigungskontrolle und aus den 

Modulen des Beschlusses Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates48 beginnend bei den am wenigsten strengen bis zu den strengsten Verfahren 

ausgewählt werden. Um darüber hinaus sicherzustellen, dass das anwendbare Modul 

in Bezug auf die Art des betreffenden Produkts und die regulierten Produktparameter 

angemessen und verhältnismäßig ist, sollte die Kommission das gewählte Modul 

erforderlichenfalls entsprechend anpassen. 

                                                
48  Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten 
und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 
13.8.2008, S. 82). 
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(83) Die Hersteller sollten eine EU-Konformitätserklärung ausstellen, um Informationen 

über die Konformität der Produkte mit dieser Verordnung bereitzustellen. Die 

Hersteller könnten auch aufgrund anderen Unionsrechts verpflichtet sein, eine EU-

Konformitätserklärung auszustellen. Um einen wirksamen Zugang zu Informationen 

für die Zwecke der Marktüberwachung zu gewährleisten, sollte eine einzige EU-

Konformitätserklärung für das gesamte Unionsrecht ausgestellt werden. Um den 

Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsteilnehmer zu verringern, sollte es zulässig 

sein, dass diese einzige EU-Konformitätserklärung aus einer Akte besteht, die die 

einschlägigen einzelnen EU-Konformitätserklärungen enthält. 
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(84) Mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des 

Rates49 werden Bestimmungen für die Akkreditierung von 

Konformitätsbewertungsstellen festgelegt, ▌ und es sind die allgemeinen 

Grundsätze für die CE-Kennzeichnung und deren Zusammenhang mit anderen 

Kennzeichnungen enthalten. Die genannte Verordnung sollte für die unter die 

vorliegende Verordnung fallenden Produkte gelten, um sicherzustellen, dass 

Produkte, die in der Union frei verkehren dürfen, Anforderungen genügen, die ein 

hohes Niveau beim Schutz der öffentlichen Interessen wie etwa der menschlichen 

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt gewährleisten. Wurden Ökodesign-

Anforderungen für ein Produkt festgelegt, so sollte die CE-Kennzeichnung einen 

Hinweis auf die Konformität des Produkts mit dieser Verordnung und den auf ihrer 

Grundlage festgelegten Ökodesign-Anforderungen enthalten, soweit sie sich auf das 

Produkt beziehen. Da diese Verordnung die Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen für eine große Produktpalette vorsieht, sollten delegierte Rechtsakte 

zur Festlegung dieser Anforderungen Vorschriften über die 

▌Konformitätskennzeichnung in Bezug auf Ökodesign-Anforderungen festlegen, um 

die Kohärenz mit den Anforderungen des Unionsrechts für die betreffenden Produkte 

zu gewährleisten, Verwechslungen mit anderen Kennzeichnungen ▌zu vermeiden 

und den Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsteilnehmer so gering wie möglich 

zu halten.  

(85) Einige der im Beschluss Nr. 768/2008/EG festgelegten 

Konformitätsbewertungsmodule erfordern das Tätigwerden von 

Konformitätsbewertungsstellen. Damit einheitliche Bedingungen für die 

Durchführung dieser Verordnung gewährleistet sind, sollten die Behörden der 

Mitgliedstaaten der Kommission diese Stellen notifizieren. 

                                                
49  Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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(86) Um ein einheitliches Qualitätsniveau bei der Durchführung der 

Konformitätsbewertung sicherzustellen, müssen auch die Anforderungen an die 

notifizierenden Behörden, die bei der Bewertung, Notifizierung und Überwachung 

von notifizierten Stellen tätig sind, festgelegt werden. Insbesondere sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die notifizierende Behörde in Bezug auf ihre 

Tätigkeit objektiv und unparteiisch ist. Des Weiteren sollten die notifizierenden 

Behörden einerseits verpflichtet sein, die Vertraulichkeit der von ihnen erlangten 

Informationen zu wahren, andererseits jedoch in der Lage sein, Informationen über 

notifizierte Stellen mit den nationalen Behörden, den notifizierenden Behörden 

anderer Mitgliedstaaten und der Kommission auszutauschen, um eine kohärente 

Konformitätsbewertung zu gewährleisten. Um die Kompetenz und Unabhängigkeit 

der antragstellenden Stellen wirksam feststellen und überwachen zu können, sollten 

▌ die notifizierenden Behörden ▌ nur ▌ die konkrete juristische Person überprüfen, 

die den Antrag auf Notifizierung stellt, ohne Nachweise von Mutter- oder 

Schwesterunternehmen zu berücksichtigen. Aus demselben Grund sollten die 

notifizierenden Behörden die antragstellenden Stellen anhand aller einschlägigen 

Anforderungen und Konformitätsbewertungsaufgaben bewerten und sich auf die 

harmonisierten Normen für die Anforderungen und die von diesen Normen erfassten 

Aufgaben stützen. 

(87) Angesichts ihrer zentralen Rolle bei der Gewährleistung der Zuverlässigkeit der 

Konformitätsbewertungen in Bezug auf Ökodesign-Anforderungen ist es von 

wesentlicher Bedeutung, dass die notifizierenden Behörden über eine ausreichende 

Zahl kompetenter Mitarbeiter und ausreichende Finanzmittel verfügen, damit sie ihre 

Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen können. ▌ 

www.parlament.gv.at



 

 76 

(88) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle notifizierten Stellen ihre Tätigkeit auf 

dem gleichen Niveau und unter gleichen Wettbewerbsbedingungen und in 

Autonomie ausüben. Daher sollten Anforderungen für 

Konformitätsbewertungsstellen festgelegt werden, die den Status einer notifizierten 

Stelle erlangen möchten, um Konformitätsbewertungstätigkeiten durchführen zu 

können. Diese Anforderungen sollten fortlaufend Anwendung finden, um 

sicherzustellen, dass die Kompetenz als notifizierte Stelle aufrechterhalten wird. 

Um ihre Autonomie zu gewährleisten, sollten die notifizierte Stelle und die von ihr 

beschäftigten Mitarbeiter verpflichtet sein, von Wirtschaftsteilnehmern in der 

Wertschöpfungskette der Produkte, für die die Stelle notifiziert wurde, und von 

anderen Unternehmen, einschließlich Unternehmensverbänden, Mutter- und 

Schwesterunternehmen, Tochtergesellschaften und Unterauftragnehmer 

unabhängig zu bleiben. 

(89) Wenn eine Konformitätsbewertungsstelle die Konformität mit den Kriterien 

harmonisierter Normen nachweist, sollte davon ausgegangen werden, dass sie den 

entsprechenden Anforderungen der vorliegenden Verordnung genügt. 
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(90) Häufig vergeben Konformitätsbewertungsstellen Teile ihrer Arbeit im 

Zusammenhang mit der Konformitätsbewertung an Unterauftragnehmer oder 

übertragen sie an Zweigunternehmen. Um sicherzustellen, dass die in der Union in 

Verkehr gebrachten Produkte den Ökodesign-Anforderungen entsprechen, sollten die 

für die Durchführung der Konformitätsbewertung zuständigen Unterauftragnehmer 

und Zweigunternehmen in Bezug auf die Wahrnehmung der 

Konformitätsbewertungsaufgaben im Rahmen dieser Verordnung dieselben 

Anforderungen erfüllen wie die notifizierten Stellen. Um sicherzustellen, dass dies 

der Fall ist, sollten die jeweiligen notifizierten Stellen Verfahren für die laufende 

Überwachung der Kompetenzen, der Tätigkeiten und der Leistung ihrer 

Unterauftragnehmer oder Zweigunternehmen, etwa durch eine 

Qualifikationsmatrix, festlegen.  

(91) Damit die notifizierenden Behörden die Kompetenz und Unabhängigkeit der 

antragstellenden Stellen wirksam feststellen und überwachen können, sollten die 

notifizierten Stellen autonom sein und bleiben. Daher sollten bestimmte Tätigkeiten 

und Entscheidungsprozesse sowohl in Bezug auf die Konformitätsbewertung von 

Produkten als auch andere interne Tätigkeiten der notifizierten Stelle ausschließlich 

von der einzelnen notifizierten Stelle selbst durchgeführt werden. 
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(92) Um den Prozess der Feststellung und Überwachung der Kompetenz und 

Unabhängigkeit der antragstellenden Stellen zu erleichtern, sollten die 

antragstellenden Stellen eine Beschreibung bereitstellen, inwieweit ihr 

einschlägiges Personal und der Status und die Aufgaben dieses Personals der 

Konformitätsbewertung und den Aufgaben, für die diese Stellen notifiziert werden 

möchte, entsprechen, etwa in Form einer Qualifikationsmatrix, damit die 

notifizierende Behörde die Angemessenheit der Personalausstattung und die 

fortdauernde Autonomie der notifizierten Stellen wirksamer bewerten kann. Die 

notifizierten Stellen sollten für eine Rotation des Personals sorgen, das die 

verschiedenen Konformitätsbewertungsaufgaben wahrnimmt. 

(93) Da die Dienstleistungen notifizierter Stellen in einem Mitgliedstaat Produkte 

betreffen könnten, die auf dem Markt in der gesamten Union bereitgestellt werden, 

sollten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission die Möglichkeit erhalten, 

Einwände im Hinblick auf eine notifizierte Stelle zu erheben. ▌ 
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(94) Um das Konformitätsbewertungsverfahren zu erleichtern und zu beschleunigen und 

die Gleichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer sicherzustellen, ist es von 

entscheidender Bedeutung, dass die notifizierten Stellen die 

Konformitätsbewertungsverfahren einheitlich und ohne unnötige Belastungen für die 

Wirtschaftsteilnehmer anwenden. 

(95) Bevor eine endgültige Entscheidung darüber getroffen wird, ob einem Produkt eine 

Konformitätsbescheinigung ausgestellt werden kann, sollte der 

Wirtschaftsteilnehmer, der dieses Produkt in Verkehr bringen möchte, die 

einschlägigen Unterlagen nur einmal ergänzen dürfen. Diese Beschränkung ist 

notwendig, um sicherzustellen, dass die notifizierten Stellen die Hersteller nicht bei 

Änderungen unterstützen können, bis die Konformität erreicht ist, da dies bedeuten 

würde, dass der erbrachte Dienst einem Beratungsdienst ähnelt und in der Praxis 

dazu führen könnte, dass die Wahrnehmung der im öffentlichen Interesse liegenden 

Aufgaben der notifizierten Stellen geschwächt wird. Gegebenenfalls sollten die 

notifizierten Stellen auch in der Lage sein, Bescheinigungen oder Zulassungen 

einzuschränken, auszusetzen oder zu widerrufen. 
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(96) Um die Ermittlung und Lösung von Fällen der Nichtkonformität notifizierter Stellen, 

Hersteller oder Produkte zu erleichtern, sollten die notifizierten Stellen die ihnen 

vorliegenden einschlägigen Informationen proaktiv an die notifizierenden Behörden 

oder Marktüberwachungsbehörden weiterleiten. 

(97) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass ein effizienter Informationsaustausch 

zwischen notifizierten Stellen und Marktüberwachungsbehörden, auch aus anderen 

Mitgliedstaaten, sichergestellt wird. Zu diesem Zweck sollten die notifizierenden 

Behörden und die notifizierten Stellen sicherstellen, dass Auskunftsersuchen von 

Marktüberwachungsbehörden nachgekommen wird. 
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(98) Die Kommission ermöglicht eine zweckmäßige Koordinierung und Zusammenarbeit 

zwischen den notifizierten Stellen. Um eine einheitliche Anwendung der Ökodesign-

Anforderungen zu gewährleisten, sollten die notifizierten Stellen Themenbereiche, in 

denen es zu Divergenzen kommen kann, erörtern und koordinieren. Dabei sollten sie 

etwaige von den zuständigen Fachausschüssen der europäischen 

Normungsorganisationen herausgegebenen einschlägigen Leitlinien und 

Empfehlungen Rechnung tragen. 

(99) Um Anreize für nachhaltige Entscheidungen für die Verbraucher zu schaffen, 

insbesondere wenn die nachhaltigsten Produkte nicht erschwinglich genug sind, 

könnten Mechanismen wie Öko-Schecks und eine ökologisch ausgerichtete 

Besteuerung vorgesehen werden. Beschließen die Mitgliedstaaten, Anreize zu 

nutzen, um die leistungsstärksten Produkte ▌ zu belohnen, ▌so sollten sie diese 

Anreize auf die in den beiden höchsten Leistungsklassen befindlichen Produkte 

ausrichten, die in den aufgrund dieser Verordnung angenommenen delegierten 

Rechtsakten festgelegt wurden, und zwar nicht notwendigerweise kumulativ, falls 

Leistungsklassen in Bezug auf mehr als einen Parameter festgelegt werden. Für 

energieverbrauchsrelevante Produkte, die in den Anwendungsbereich der 

Verordnung (EU) 2017/1369 fallen, oder für Reifen, für die 

Kennzeichnungsanforderungen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere 

Parameter gemäß der Verordnung (EU) 2020/740 des Europäischen Parlaments 

und des Rates50 gelten, sollten anstelle der in der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Kriterien die in jenen beiden Instrumenten festgelegten Kriterien 

gelten. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch das Inverkehrbringen eines Produkts 

nicht auf der Grundlage seiner Leistungsklasse verbieten dürfen. Die Einführung 

von Anreizen durch die Mitgliedstaaten sollte die Anwendung der 

Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen unberührt lassen. 

                                                
50  Verordnung (EU) 2020/740 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Mai 2020 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die 
Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/1369 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 (ABl. L 177 
vom 5.6.2020, S. 1). 
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(100) Die Vergabe öffentlicher Aufträge hat ein Volumen von 14 % des BIP der Union. 

Als Beitrag zum Ziel der Verwirklichung der Klimaneutralität, der Verbesserung der 

Energie- und Ressourceneffizienz und des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft, 

die die öffentliche Gesundheit und die biologische Vielfalt schützt, indem 

sichergestellt wird, dass eine ausreichende Nachfrage nach ökologisch 

nachhaltigeren Produkten besteht, sollten öffentliche Auftraggeber und 

Auftraggeber ihre Beschaffung gegebenenfalls an spezifische Anforderungen für 

eine umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge anpassen. Gegenüber einem 

freiwilligen Ansatz wird durch verbindliche Anforderungen für die 

umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge sichergestellt, dass die 

Hebelwirkung der öffentlichen Ausgaben zur Steigerung der Nachfrage nach 

leistungsfähigeren Produkten maximiert wird. Es ist wichtig, dass die 

Mitgliedstaaten den nationalen öffentlichen Auftraggebern Unterstützung bei der 

Weiterbildung und Umschulung des für eine umweltorientierte Vergabe 

öffentlicher Aufträge zuständigen Personals leisten. Diese Anforderungen für eine 

umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge sollten Mindestanforderungen 

sein, was bedeutet, dass öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber zusätzliche und 

strengere Anforderungen festlegen können sollten. Diese Anforderungen sollten 

transparent, objektiv und diskriminierungsfrei sein. Das Verfahren zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge sollte von öffentlichen Auftraggebern und Auftraggebern im 

Einklang mit den Richtlinien 2014/24/EU51 und 2014/25/EU52 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und den geltenden branchenspezifischen 

Rechtsvorschriften sowie mit den internationalen Verpflichtungen der Union, 

einschließlich des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen und 

anderer internationaler Übereinkünfte, an die die Union gebunden ist, 

durchgeführt werden. Diese Anforderungen gelten unbeschadet der (öffentlichen) 

Auftraggebern offenstehenden Möglichkeit, sich auf im Unionsrecht, insbesondere 

in den Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU, festgelegte Abweichungen oder 

Ausnahmen in Bezug auf öffentliche Aufträge zu stützen.  

                                                
51  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

52  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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Die ▌ für bestimmte Produktgruppen festgelegten Anforderungen sollten nicht nur 

bei der direkten Beschaffung dieser Produkte im Rahmen öffentlicher Lieferaufträge, 

sondern auch bei öffentlichen Bau- oder Dienstleistungsaufträgen eingehalten 

werden, wenn diese Produkte für Tätigkeiten verwendet werden, die Gegenstand 

dieser Aufträge sind. Diese Anforderungen sollten in Bezug auf die Produktaspekte 

festgelegt werden, die in dem delegierten Rechtsakt zur Regulierung der 

betreffenden Produkte behandelt werden. Im Rahmen dieser Anforderungen 

könnte die Kommission verbindliche technische Mindestspezifikationen festlegen, 

in denen vorgeschrieben wird, dass Produkte die in den einschlägigen delegierten 

Rechtsakten festgelegten bestmöglichen Leistungswerte erreichen müssen, und, 

falls zutreffend, auch die beiden höchsten Leistungsklassen oder Punktzahlen. So 

wären beispielsweise öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber verpflichtet, 

vorzuschreiben, dass die Produkte der Bieter bestimmte Anforderungen im 

Hinblick auf den CO2-Fußabdruck erfüllen. Im Einklang mit dem Rahmen für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge sollte bei diesen verbindlichen 

Mindestspezifikationen vermieden werden, dass der Wettbewerb künstlich 

eingeschränkt wird und bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigt werden.  
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Die Kommission könnte auch verbindliche Mindestzuschlagskriterien für die 

Vergabe festlegen und diesen Kriterien eine bestimmte Gewichtung zwischen 15 % 

und 30 % zuweisen, um sicherzustellen, dass sie die Auswahl der Produkte 

zugunsten der ökologisch nachhaltigsten Produkte maßgeblich beeinflussen 

können. So wären öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber beispielsweise 

verpflichtet, den Rezyklatanteil der betreffenden Produkte mit mindestens 20 % bis 

30 % zu gewichten. Folglich hätten öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber im 

Rahmen des jeweiligen Vergabeverfahrens die Möglichkeit, den Rezyklatanteil mit 

mehr als 30 %, nicht aber mit weniger als 20 % zu gewichten. Wenn 

Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit oder der Kosten der 

leistungsfähigsten Produkte auf dem Unionsmarkt bestehen, sollten 

Zuschlagskriterien technischen Spezifikationen vorgezogen werden. Die 

Kommission könnte auch Bedingungen für die Auftragsausführung oder 

Zielvorgaben festlegen, nach denen beispielsweise öffentliche Auftraggeber uns 

Auftraggeber bei mindestens 50 % ihrer jährlichen Beschaffung bestimmter 

Produkte auf diejenigen Produkte zurückgreifen sollten, die mehr als 70 % 

recycelbare Materialien enthalten. Infolgedessen könnten die Mitgliedstaaten noch 

höhere Ziele für die Beschaffung dieser Produkte festlegen. Bei der Ausarbeitung 

von Durchführungsrechtsakten und insbesondere bei der Prüfung, ob dies für die 

öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber wirtschaftlich durchführbar ist, sollte 

die Kommission die bestmöglichen auf dem Markt verfügbaren 

umweltverträglichen Produkte und Lösungen, die Auswirkungen der 

Anforderungen auf den Wettbewerb und den Umstand berücksichtigen, dass 

verschiedene öffentliche Auftraggeber in verschiedenen Mitgliedstaaten über 

unterschiedliche Haushaltskapazitäten verfügen oder anderen Sachzwängen, etwa 

im Zusammenhang mit den Klimabedingungen oder der Netzinfrastruktur, 

unterliegen könnten. 
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(101) Die Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert werden, nationale Maßnahmen 

für eine umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge in Bezug auf 

Produktgruppen einzuführen oder beizubehalten, für die im Rahmen dieser 

Verordnung noch keine Anforderungen bezüglich der Vergabe öffentlicher 

Aufträge festgelegt wurden, oder strengere nationale Anforderungen in Bezug auf 

Produkte einzuführen, die in den Anwendungsbereich von 

Durchführungsrechtsakten zur Festlegung von Anforderungen für eine 

umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge fallen, sofern diese Maßnahmen 

und Anforderungen im Einklang mit dem Unionsrecht stehen. 

(102) Die wirksame Durchsetzung der Ökodesign-Anforderungen ist von entscheidender 

Bedeutung, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem Unionsmarkt zu 

sorgen und sicherzustellen, dass der erwartete Nutzen dieser Verordnung und ihr 

erwarteter Beitrag zur Verwirklichung der Klima-, Energie- und 

Kreislaufwirtschaftsziele der Union erreicht werden. Daher sollte die Verordnung 

(EU) 2019/1020, mit der ein horizontaler Rahmen für die Marktüberwachung und 

die Kontrolle von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, festgelegt wird, für 

Produkte gelten, für die Ökodesign-Anforderungen gemäß der vorliegenden 

Verordnung festgelegt werden, sofern die vorliegende Verordnung keine 

spezifischen Bestimmungen mit demselben Ziel, derselben Art oder Wirkung enthält. 

Um problematische Ausmaße der Nichtkonformität von Produkten, die unter die 

gemäß der Richtlinie 2009/125/EG erlassenen Durchführungsmaßnahmen fallen, zu 

verringern und die Nichtkonformität mit künftigen Ökodesign-Anforderungen 

wirksamer zu verhindern, und unter Berücksichtigung des breiteren 

Geltungsbereichs und der ehrgeizigeren Ziele der vorliegenden Verordnung 

gegenüber der Richtlinie 2009/125/EG sollte die vorliegende Verordnung darüber 

hinaus spezifische zusätzliche Vorschriften enthalten, die den durch die Verordnung 

(EU) 2019/1020 geschaffenen Rahmen ergänzen. Diese Vorschriften sollten darauf 

abzielen, die Planung, Koordinierung und Unterstützung der Bemühungen der 

Mitgliedstaaten weiter zu stärken, und der Kommission zusätzliche Instrumente an 

die Hand geben, um dazu beizutragen, sicherzustellen, dass die 

Marktüberwachungsbehörden ausreichende Maßnahmen ergreifen, um die 

Nichtkonformität mit den Ökodesign-Anforderungen zu verhindern.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/125;Year2:2009;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/125;Year2:2009;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=


 

 86 

(103) Neben den Marktüberwachungsbehörden spielen auch die Zollbehörden eine 

wichtige Rolle bei der Durchsetzung der vorliegenden Verordnung in Bezug auf 

eingeführte Waren und können sich zu diesem Zweck auf die Verordnung (EG) 

Nr. 515/97 des Rates53 stützen. 

(104) Um sicherzustellen, dass geeignete Kontrollen in Bezug auf die Ökodesign-

Anforderungen in angemessenem Umfang durchgeführt werden, sollten die 

Mitgliedstaaten in ihrer in Artikel 13 der Verordnung (EU) 2019/1020 

vorgesehenen nationalen Marktüberwachungsstrategie einen speziellen Abschnitt 

erstellen, in dem die Produkte oder Anforderungen, die sie gemäß dieser Verordnung 

als vorrangig für die Marktüberwachung ermittelt haben, und die geplanten 

Tätigkeiten zur Verringerung oder Beendigung der Nichtkonformität einschlägiger 

Produkte ▌ mit einschlägigen Ökodesign-Anforderungen aufgeführt sind. ▌ 

                                                
53  Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige 

Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die 
Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die 
ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung (ABl. L 82 vom 
22.3.1997, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/97;Nr:515;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/97;Nr:515;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:82;Day:22;Month:3;Year:1997;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:82;Day:22;Month:3;Year:1997;Page:1&comp=


 

 87 

(105) Die Prioritäten für die Marktüberwachung im Rahmen dieser Verordnung sollten auf 

der Grundlage objektiver Kriterien wie dem Ausmaß der festgestellten 

Nichtkonformität oder den Umweltauswirkungen, die sich aus der Nichtkonformität 

ergeben, festgelegt werden. Die geplanten Tätigkeiten zur Umsetzung dieser 

Prioritäten sollten ihrerseits in einem angemessenen Verhältnis zu den Fakten stehen, 

die zu ihrer Priorisierung geführt haben. ▌ 

▌ 

(106) Auf der Grundlage der in das Informations- und Kommunikationssystem gemäß der 

Verordnung (EU) 2019/1020 eingegebenen Daten sollte die Kommission einen 

Bericht erstellen, der Informationen über Art und Anzahl der durchgeführten 

Kontrollen, das Ausmaß der festgestellten Nichtkonformität sowie Art und Schwere 

der in den vier vorangegangenen Kalenderjahren im Zusammenhang mit 

Nichtkonformität mit Ökodesign-Anforderungen verhängten Sanktionen enthält. Der 

Bericht sollte einen Vergleich der Tätigkeiten der Mitgliedstaaten mit den geplanten 

Tätigkeiten, Richtwerte und eine Liste von Prioritäten für die 

Marktüberwachungsbehörden enthalten. Erwägt die Kommission, 

Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2019/1020 zu erlassen, sollte sie die Ergebnisse der Berichte berücksichtigen, die 

sie gemäß der vorliegenden Verordnung auf der Grundlage der Informationen 

erstellt hat, die die Marktüberwachungsbehörden in das in der Verordnung (EU) 

2019/1020 genannte Informations- und Kommunikationssystem eingegeben 

haben, und sich gegebenenfalls mit den Produkten oder Produktgruppen befassen, 

die in den Anwendungsbereich der gemäß der vorliegenden Verordnung 

erlassenen delegierten Rechtsakte fallen und bei denen kontinuierlich spezifische 

Risiken oder schwerwiegende Verstöße festgestellt wurden, um für ein hohes Maß 

an Konformität mit der vorliegenden Verordnung zu sorgen. 
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▌ 

(107) Um die Koordinierung der Marktüberwachungsbehörden weiter zu verstärken, sollte 

die gemäß der Verordnung (EU) 2019/1020 eingesetzte Gruppe für die 

Verwaltungszusammenarbeit (ADCO) zur Bestimmung von Produkten oder 

Anforderungen, die gemäß der vorliegenden Verordnung als vorrangig für die 

Marktüberwachung ermittelt wurden, und der Tätigkeiten, die zur Verringerung oder 

Beendigung der Nichtkonformität mit der vorliegenden Verordnung geplant sind, in 

regelmäßigen Abständen zusammentreten und gemeinsame Prioritäten für die 

Marktüberwachung, die in den nationalen Marktüberwachungsstrategien der 

Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind, Prioritäten für die Bereitstellung von 

Unterstützung durch die Union und gemäß dieser Verordnung erlassener 

Anforderungen ermitteln, die unterschiedlich angewandt oder ausgelegt werden und 

so zu Marktverzerrungen führen.  
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(108) Zur Unterstützung der Bemühungen der Mitgliedstaaten, mit denen gewährleistet 

werden soll, dass ausreichende Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Nichtkonformität mit den der Ökodesign-Anforderungen zu verhindern, sollte die 

Kommission gegebenenfalls von den in der Verordnung (EU) 2019/1020 

vorgesehenen Unterstützungsmaßnahmen Gebrauch machen. Die Kommission sollte 

gemeinsame Marktüberwachungs- und Prüfprojekte in Bereichen von gemeinsamem 

Interesse, gemeinsame Investitionen in Marktüberwachungskapazitäten und 

gemeinsame Schulungsprogramme für das Personal der 

Marktüberwachungsbehörden, der Zollbehörden, der notifizierenden Behörden und 

der notifizierten Stellen organisieren und gegebenenfalls finanzieren. Darüber hinaus 

sollte die Kommission Leitlinien für die Anwendung und Durchsetzung der gemäß 

dieser Verordnung erlassenen Anforderungen erstellen, wenn dies zur 

Gewährleistung ihrer einheitlichen Anwendung erforderlich ist.  

(109) Produkte sollten nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie nicht mit einem Risiko 

verbunden sind. Um eine bessere Angleichung an den spezifischen Charakter der 

Ökodesign-Anforderungen zu erreichen und sicherzustellen, dass der Schwerpunkt 

der Marktüberwachung auf der Ermittlung der Nichtkonformität mit diesen 

Anforderungen liegt, sollte ein Produkt, mit dem ein Risiko verbunden ist, für die 

Zwecke dieser Verordnung als Produkt definiert werden, das durch Nichtkonformität 

mit einer Ökodesign-Anforderung oder weil ein verantwortlicher 

Wirtschaftsteilnehmer eine Ökodesign-Anforderung nicht erfüllt, die Umwelt oder 

andere öffentliche Interessen beeinträchtigen könnte, die durch diese Anforderung 

geschützt werden. Diese spezifischere Definition sollte bei der Anwendung der 

Artikel 19 und 20 der Verordnung (EU) 2019/1020 verwendet werden. 
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(110) Es sollte ein Verfahren bestehen, in dessen Rahmen interessierte Parteien über 

geplante Maßnahmen in Bezug auf Produkte unterrichtet werden, mit denen ein 

Risiko verbunden ist. Dieses Verfahren sollte es den Marktüberwachungsbehörden 

der Mitgliedstaaten ferner gestatten, in Zusammenarbeit mit den betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmern bei derartigen Produkten zu einem frühen Zeitpunkt 

einzuschreiten. Zu diesem Zweck sollte die derzeit in der Richtlinie 2009/125/EG 

enthaltene Schutzklausel aktualisiert und an die Schutzklauselverfahren angepasst 

werden, die in anderen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union und im 

Beschluss Nr. 768/2008/EG enthalten sind. 

(111) Die Marktüberwachungsbehörden sollten das Recht haben, von den 

Wirtschaftsteilnehmern zu verlangen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wenn 

festgestellt wurde, dass das Produkt entweder nicht den Ökodesign-Anforderungen 

entspricht oder der Wirtschaftsteilnehmer gegen die Vorschriften über das 

Inverkehrbringen oder die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt oder gegen 

andere ihn betreffende Vorschriften verstößt. 
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(112) Beim Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 290 AEUV ist es von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung54 niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
54  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(113) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 

Folgendes übertragen werden: a) Festlegung von Verfahren für die Ausstellung und 

Überprüfung der digitalen Zertifikate für den Zugang zu den im digitalen 

Produktpass gespeicherten Daten durch Wirtschaftsteilnehmer und andere relevante 

Akteure aufgrund ihren jeweiligen Rechten; b) Festlegung von 

Durchführungsbestimmungen für die Verknüpfung des Registers und des System für 

den Austausch von Bescheinigungen im Rahmen des EU-Single-Windows für den 

Zoll, einschließlich der Mitteilung der eindeutigen Registrierungskennung; c) 

Festlegung gemeinsamer Anforderungen für die Gestaltung der Etiketten; d) 

Annahme und Aktualisierung einer Liste von Selbstregulierungsmaßnahmen, die als 

gültige Alternativen zu einem gemäß der vorliegenden Verordnung erlassenen 

delegierten Rechtsakt festgelegt wurden; e) Festlegung der Einzelheiten und des 

Formats für die Offenlegung der Informationen über unverkaufte 

Verbraucherprodukte, die entsorgt wurden; f) Festlegung, Änderung oder Aufhebung 

gemeinsamer Spezifikationen für Ökodesign-Anforderungen, für die wesentlichen 

Anforderungen für digitale Produktpässe oder für Anforderungen für Prüf-, Mess- 

oder Berechnungsmethoden; g) Festlegung von Mindestanforderungen für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge für die Beschaffung von Produkten, die unter 

Ökodesign-Anforderungen fallen, oder von Bau- oder Dienstleistungen, wenn diese 

Produkte für Tätigkeiten verwendet werden, die Gegenstand solcher Aufträge sind; 

und h) Entscheidung nach dem Schutzklauselverfahren der Union, ob eine nationale 

Maßnahme gerechtfertigt ist oder nicht. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates55 

ausgeübt werden. 

                                                
55  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(114) Um das Vertrauen in die in Verkehr gebrachten Produkte zu stärken, insbesondere im 

Hinblick auf die Konformität der Produkte mit den Ökodesign-Anforderungen ▌, 

muss sich die Öffentlichkeit sicher sein können, dass Wirtschaftsteilnehmer, die 

nicht konforme Produkte in Verkehr bringen, mit Sanktionen belegt werden. Die 

Mitgliedstaaten müssen daher Vorschriften über Sanktionen erlassen, die bei 

Verstößen gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und dafür sorgen, dass diese 

Vorschriften umgesetzt werden. Die vorgesehenen Sanktionen sollten wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein und zumindest Geldbußen und einen 

zeitlich begrenzten Ausschluss von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 

umfassen. Unbeschadet der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten und des 

Ermessensspielraums der zuständigen Behörden und der Richter, in Einzelfällen 

angemessene Sanktionen zu verhängen, sollte eine nicht erschöpfende Reihe 

gemeinsamer Kriterien für die Bestimmung der Art und der Höhe der Sanktionen 

festgelegt werden, die bei Verstößen gegen die vorliegende Verordnung zu 

verhängen sind, um eine einheitlichere Anwendung von Sanktionen zu 

erleichtern. Zu diesen Kriterien sollten unter anderem die Art, Schwere und Dauer 

des Verstoßes, die Finanzlage der verantwortlich gemachten natürlichen oder 

juristischen Person, wie sie sich beispielsweise aus dem Gesamtumsatz oder den 

Jahreseinkünften ablesen lässt, sowie der durch den Verstoß erzielte und erzeugte 

wirtschaftliche Vorteil gehören, sofern sich dieser Vorteil beziffern lässt.  
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(115) Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Verordnung vornehmen. Gemäß 

Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung sollte 

diese Evaluierung auf den fünf Kriterien der Effizienz, der Effektivität, der Relevanz, 

der Kohärenz und des Mehrwerts beruhen und die Grundlage für die Abschätzung 

der Folgen möglicher weiterer Maßnahmen bilden. Die Kommission sollte dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen einen Bericht über die 

Durchführung dieser Verordnung und ihre Auswirkungen auf die ökologische 

Nachhaltigkeit von Produkten und das Funktionieren des Binnenmarkts vorlegen. 

Dem Bericht sollte gegebenenfalls ein Vorschlag zur Änderung der Verordnung 

beigefügt sein. 

(116) Die Kommission sollte den potenziellen Nutzen einer Festlegung von 

Anforderungen auch in Bezug auf soziale Aspekte von Produkten bewerten. Im 

Rahmen dieser Bewertung sollte die Kommission prüfen, inwieweit diese 

Anforderungen dasr Unionsrecht ergänzen könnten, und sich dabei mit negativen 

Auswirkungen auf die Menschenrechte und die sozialen Rechte befassen, die sich 

aus der Geschäftstätigkeit von Unternehmen und aus Produkten ergeben. Die 

Kommission sollte daher innerhalb von vier Jahren nach dem Tag des 

Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung liegt den potenziellen Nutzen 

bewerten, der sich daraus ergeben würde, wenn Anforderungen im Hinblick auf 

die soziale Nachhaltigkeit in den Geltungsbereich dieser Verordnung 

aufgenommen werden. Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der 

Regionen einen Bericht über diese Bewertung vorlegen. Dem Bericht sollte 

gegebenenfalls ein Legislativvorschlag zur Änderung dieser Verordnung beigefügt 

werden.  
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(117) Um die Durchsetzung dieser Verordnung durch Private zu erleichtern, sollten 

Verbraucher, die aufgrund der Nichtkonformität eines Produkts mit den 

Ökodesign-Anforderungen einen Schaden erlitten haben, das Recht haben, vom 

Hersteller des Produkts oder, falls der Hersteller nicht in der Union niedergelassen 

ist, vom Importeur oder vom Bevollmächtigten des Herstellers oder, falls keiner 

dieser Wirtschaftsteilnehmer in der Union niedergelassen ist, vom Fulfilment-

Dienstleister einen entsprechenden Schadenersatz zu verlangen. Dieses Recht auf 

Schadenersatz sollte andere Rechtsbehelfe, die Verbrauchern nach dem 

Unionsrecht zur Verfügung stehen, wie etwa Rechtsbehelfe gegen den Verkäufer 

bei Vertragswidrigkeit der verkauften Waren gemäß der Richtlinie (EU) 2019/771, 

unberührt lassen. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten nicht daran 

gehindert werden, Rechte für Verbraucher im Hinblick auf weitere Rechtsbehelfe 

im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften beizubehalten oder 

einzuführen, etwa auf Reparatur oder Austausch von Produkten, die gegen die 

Ökodesign-Anforderungen verstoßen. 
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(118) Die Verbraucher sollten das Recht haben, ihre Rechte in Bezug auf die 

Verpflichtungen, die Herstellern und, falls zutreffend, Importeuren, 

Bevollmächtigten und Fulfilment-Dienstleistern im Rahmen dieser Verordnung 

auferlegt werden, durch Verbandsklagen gemäß der Richtlinie (EU) 2020/1828 des 

Europäischen Parlaments und des Rates56 durchzusetzen. Zu diesem Zweck sollte 

in der vorliegenden Verordnung festgelegt werden, dass die Richtlinie (EU) 

2020/1828 auf Verbandsklagen wegen Verstößen gegen die vorliegende 

Verordnung, die den Kollektivinteressen der Verbraucher schaden oder schaden 

könnten, durch Hersteller und, falls zutreffend, Importeure, Bevollmächtigte und 

Fulfilment-Dienstleister, die gemäß Artikel 3 Nummer 2 der genannten Richtlinie 

als Unternehmer gelten, anwendbar ist. Folglich sollte Anhang I jener Richtlinie 

entsprechend geändert werden. Es obliegt den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, 

dass sich diese Änderung in den Umsetzungsmaßnahmen, die sie gemäß jener 

Richtlinie erlassen, niederschlägt, wenngleich der Erlass diesbezüglicher 

nationaler Umsetzungsmaßnahmen keine Voraussetzung dafür ist, dass die 

Richtlinie auf diese Verbandsklagen Anwendung findet. Jene Richtlinie sollte ab 

dem Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung auf Verbandsklagen 

gegen Verstöße von Herstellern und, falls zutreffend, Importeuren, 

Bevollmächtigten und Fulfilment-Dienstleistern gegen Bestimmungen dieser 

Verordnung, die den Kollektivinteressen der Verbraucher schaden oder schaden 

könnten, anwendbar sein.  

                                                
56  Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 
4.12.2020, S. 1). 
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(119) Es ist notwendig, dass Ökodesign-Anforderungen für ein möglichst breites Spektrum 

von Produkten und nicht nur für energieverbrauchsrelevante Produkte gelten und 

dass die Definition von Ökodesign-Anforderungen auf alle Aspekte der 

Kreislaufwirtschaft ausgeweitet wird. Ferner ist es notwendig, diese Verordnung an 

den neuen Rechtsrahmen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und des Beschlusses 

Nr. 768/2008/EG anzupassen und die Bestimmungen über die Marktüberwachung zu 

verbessern. Die Richtlinie 2009/125/EG sollte daher aufgehoben werden. Um ab dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung für alle Wirtschaftsteilnehmer 

Rechtssicherheit zu gewährleisten und gleiche Wettbewerbsbedingungen für im 

Binnenmarkt tätige Unternehmen sicherzustellen, sollten die Bestimmungen, die 

Transparenzpflichten in Bezug auf die Entsorgung unverkaufter 

Verbraucherprodukte, die Umgehung und die Marktüberwachung enthalten, für alle 

Wirtschaftsteilnehmer in der gesamten Union einheitlich gelten. Die 

Richtlinie 2009/125/EG sollte daher durch eine Verordnung ersetzt werden. 
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(120) In dem in der Mitteilung der Kommission vom 4. Mai 2022 dargelegten 

Arbeitsprogramm für Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung 2022-

2024 wurden die politischen Prioritäten für die Arbeit an 

energieverbrauchsrelevanten Produkten festgelegt. Sobald die Bestimmungen 

dieser Verordnung in Kraft treten, werden die vorbereitenden Arbeiten zur 

Bewertung der Durchführbarkeit der Ökodesign-Anforderungen gemäß der 

Richtlinie 2009/125/EG in Bezug auf Photovoltaikmodule, Raum- und 

Kombiheizgeräte, Warmwasserbereiter, Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte, 

Raumklimageräte einschließlich Luft-Luft-Wärmepumpen und 

Komfortventilatoren, Festbrennstoffkessel, Lüftungsanlagen für Luftheizungs- 

und Kühlungsprodukte, Staubsauger, Kochgeräte, Wasserpumpen, 

Industrieventilatoren, Umwälzpumpen, externe Netzteile, Computer, Server und 

Datenspeicherprodukte, Leistungstransformatoren, gewerbliche Kühlgeräte und 

bildgebende Geräte erheblich voranschreiten. Dank dieser vorbereitenden Arbeiten 

konnten zahlreiche Bereiche ermittelt werden, in denen Energie und Material 

eingespart werden können; außerdem fanden umfassende Konsultationen von 

Bürgern und Interessenträgern statt. Ein Neustart dieser vorbereitenden Arbeiten 

im Rahmen der vorliegenden Verordnung würde die Annahme von 

Anforderungen im Hinblick auf Energie- und Materialeinsparungen für diese 

Produkte erheblich verzögern. Damit die Früchte dieser vorbereitenden Arbeiten 

nicht verloren gehen, müssen daher Übergangsbestimmungen festgelegt werden, 

die es ermöglichen, Durchführungsmaßnahmen für diese Produkte gemäß der 

Richtlinie 2009/125/EG bis 31. Dezember 2026 zu erlassen. Um das 

ordnungsgemäße Funktionieren der gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/125/EG 

erlassenen Durchführungsmaßnahmen zu gewährleisten, sollten darüber hinaus 

bis zum 31. Dezember 2030 die erforderlichen Änderungen, mit denen die 

technischen Fragen angegangen werden, gegebenenfalls im Einklang mit den 

einschlägigen Bestimmungen jener Richtlinie angenommen werden.  
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(121) Um Rechtssicherheit und Kontinuität für Produkte zu gewährleisten, die in 

Übereinstimmung mit den gemäß der Richtlinie 2009/125/EG in ihrer zum 

Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Fassung erlassenen 

Durchführungsmaßnahmen in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, 

sollten diese Maßnahmen über diesen Zeitpunkt hinaus und bis zur Aufhebung durch 

einen gemäß dieser Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakt in Kraft bleiben. 

Aus denselben Gründen sollte eine Reihe von Bestimmungen der 

Richtlinie 2009/125/EG im Zusammenhang mit der Anwendung dieser 

Durchführungsmaßnahmen in vollem Umfang wirksam bleiben. Dies betrifft 

insbesondere die Bestimmungen der Richtlinie 2009/125/EG zur Ausnahme der 

Beförderung von Gütern oder Personen von ihrem Geltungsbereich, zur Festlegung 

von für Durchführungsmaßnahmen relevanten Begriffsbestimmungen, zur 

Festlegung der Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf in 

Verkehr gebrachte Produkte, zur Festlegung der Einzelheiten der einschlägigen 

Konformitätsbewertungsverfahren und der EU-Konformitätserklärung, zur 

Feststellung einer Konformitätsvermutung für Produkte, für die das EU-

Umweltzeichen vergeben wurde, und zur Ermöglichung der erforderlichen 

Maßnahmen in Bezug auf harmonisierte Normen. Angesichts der Bedeutung, die der 

Gewährleistung des freien Warenverkehrs, dem Verbot von Praktiken zur 

unrechtmäßigen Änderung der Leistung von Produkten, um ein günstigeres Ergebnis 

zu erzielen, und der ordnungsgemäßen Durchsetzung der Ökodesign-Anforderungen 

zukommt, sollten die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung für 

energieverbrauchsrelevante Produkte gelten, die gemäß den 

Durchführungsmaßnahmen nach der Richtlinie 2009/125/EG in Verkehr gebracht 

werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 100 

(122) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Verbesserung der ökologischen 

Nachhaltigkeit von Produkten und die Gewährleistung des freien Warenverkehrs für 

Produkte im Binnenmarkt, für die Ökodesign-Anforderungen bestehen, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 

wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkung auf Unionsebene besser zu verwirklichen 

sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union ▌ verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen für die Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen geschaffen, die Produkte erfüllen müssen, um in Verkehr gebracht 

oder in Betrieb genommen zu werden, um so die ökologische Nachhaltigkeit von 

Produkten zu verbessern, damit nachhaltige Produkte zur Norm werden, der CO2-

Fußabdruck und ihr Umweltfußabdruck über ihren gesamten Lebenszyklus 

hinweg verringert wird und der freie Verkehr nachhaltiger Produkte im 

Binnenmarkt sichergestellt ist.  

▌ 

Mit dieser Verordnung wird zudem ein digitaler Produktpass eingeführt, es werden 

verbindliche Anforderungen für die umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge 

eingeführt und ein Rahmen geschaffen, um zu verhindern, dass unverkaufte 

Verbraucherprodukte vernichtet werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 102 

(2) Diese Verordnung gilt für alle physischen Waren, die in Verkehr gebracht oder in 

Betrieb genommen werden, einschließlich Bauteile und Zwischenprodukte. Sie gilt 

jedoch nicht für 

a) Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, 

b) Futtermittel im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002, 

c) ▌Arzneimittel im Sinne des Artikels 1 Nummer 2 der Richtlinie 2001/83/EG; 

d) Tierarzneimittel im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) 2019/6, 

e) lebende Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, 

f) Erzeugnisse menschlichen Ursprungs, 

g) Erzeugnisse von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen 

Reproduktion zusammenhängen, 

h) Fahrzeuge im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 167/2013, des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 und 

des Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in Bezug auf 

diejenigen Produktaspekte, für die in sektorspezifischen Rechtsakten der 

Union, die für diese Fahrzeuge gelten, Anforderungen festgelegt sind. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Produkt“ alle physischen Waren, die in Verkehr gebracht oder in Betrieb 

genommen werden; 

2. „Bauteil“ ein Produkt, das zum Einbau in ein anderes Produkt bestimmt ist; 

3. „Zwischenprodukt“ ein Produkt, das einer weiteren Handhabung oder Verarbeitung 

wie z. B. Mischung, Beschichtung oder Zusammensetzung bedarf, um es für Kunden 

geeignet zu machen; 

4. „energieverbrauchsrelevantes Produkt“ jedes Produkt, dessen Nutzung sich auf den 

Verbrauch von Energie auswirkt; 

5. „Produktgruppe“ eine Reihe von Produkten, die ähnlichen Zwecken dienen und 

hinsichtlich der Verwendung ähnlich sind oder ähnliche funktionelle Eigenschaften 

haben und hinsichtlich der Wahrnehmung durch den Verbraucher ähnlich sind; 

6. „Ökodesign“ die Einbeziehung von Erwägungen der ökologischen Nachhaltigkeit in 

die Merkmale eines Produkts und die Prozesse, die entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette des Produkts stattfinden; 
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7. „Ökodesign-Anforderung“ eine Leistungs- oder Informationsanforderung, die darauf 

abzielt, ein Produkt, einschließlich der Prozesse, die entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette des Produkts stattfinden, ökologisch nachhaltiger zu gestalten; 

8. „Leistungsanforderung“ eine quantitative oder nicht quantitative Anforderung an 

oder in Bezug auf ein Produkt zur Erreichung eines bestimmten Leistungsniveaus im 

Hinblick auf einen in Anhang I genannten Produktparameter; 

9. „Informationsanforderung“ die Verpflichtung, einem Produkt Informationen gemäß 

Artikel 7 Absatz 2 beizufügen; 

10. „Lieferkette“ alle vorgelagerten Tätigkeiten und Prozesse der Wertschöpfungskette 

des Produkts bis zu dem Punkt, an dem das Produkt den Kunden erreicht; 

11. „Wertschöpfungskette“ alle Tätigkeiten und Prozesse, die Teil des Lebenszyklus 

eines Produkts sind, sowie dessen mögliche Wiederaufarbeitung; 

12. „Lebenszyklus“ die aufeinanderfolgenden und miteinander verknüpften Phasen der 

Lebensdauer eines Produkts, die aus der Rohstoffgewinnung oder Rohstofferzeugung 

aus natürlichen Ressourcen, der Vorbehandlung, Herstellung, Lagerung, dem 

Vertrieb, der Installation, Nutzung, Wartung, Reparatur, Nachrüstung, 

Instandsetzung und Wiederverwendung sowie dem Ende der Lebensdauer bestehen; 
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13. „Ende der Lebensdauer“ die Phase des Lebenszyklus, die beginnt, wenn ein Produkt 

entsorgt wird, und endet, wenn die Abfallstoffe des Produkts in die Natur 

zurückkehren oder in den Lebenszyklus eines anderen Produkts eintreten; 

14. „Umweltauswirkung“ jede positive oder negative Veränderung der Umwelt, die 

einem Produkt während seines Lebenszyklus ganz oder teilweise zuzurechnen ist; 

15. „Leistungsklasse“ ein Spektrum von Leistungsniveaus in Bezug auf einen oder 

mehrere der in Anhang I genannten Produktparameter, das auf der Basis einer 

gemeinsamen Methode für das Produkt bzw. die Produktgruppe erstellt wird und 

das so angeordnet ist, dass eine Produktdifferenzierung möglich ist; 

16. „Wiederaufarbeitung“ ▌ Tätigkeiten, durch die ein neues Produkt aus Gegenständen 

hergestellt wird, bei denen es sich um Abfälle, Produkte oder Bauteile handelt, und 

durch die mindestens eine Änderung ▌ vorgenommen wird, die sich erheblich auf 

die Sicherheit, die Leistung, den Zweck oder die Art des Produkts auswirkt ▌; 

17. „Nachrüstung“ Maßnahmen, die durchgeführt werden, um die Funktionalität, 

Leistung, Kapazität, Sicherheit oder Ästhetik eines Produkts zu verbessern; 

18. „Instandsetzung“ Maßnahmen zur Vorbereitung, Reinigung, Prüfung, Wartung 

und erforderlichenfalls zur Reparatur eines Gegenstands, oder entsorgten Produkts, 

um seine Leistung oder seine Funktionalität, die im Rahmen des in der 

Produktentwicklungsphase ursprünglich vorgesehenen Verwendungszwecks und 

Leistungsbereichs ▌festgelegt wurde und zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des 

Produkts galt, wiederherzustellen; 
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19. „Wartung“ eine oder mehrere Maßnahmen, die durchgeführt werden, um ein 

Produkt in einem Zustand zu halten, in dem es seinen vorgesehenen 

Verwendungszweck erfüllen kann; 

20. „Reparatur“ eine oder mehrere Maßnahmen, die durchgeführt werden, um ein 

fehlerhaftes Produkt oder Abfall in einen Zustand zurückzuversetzen, in dem der 

vorgesehene Verwendungszweck erfüllt wird; 

21. „vorzeitige Obsoleszenz“ ein Produktgestaltungsmerkmal oder ein späteres 

Tätigwerden oder Unterlassen, das dazu führt, dass das Produkt nicht 

funktionsfähig oder weniger leistungsfähig wird, ohne dass es sich bei diesen 

Änderungen der Funktionalität oder Leistung um das Ergebnis normaler 

Abnutzung handelt; 

22. „Funktionsbeständigkeit“ die Fähigkeit eines Produkts, unter bestimmten 

Verwendungs-, Wartungs- und Reparaturbedingungen seine Funktion und Leistung 

langfristig zu behalten▌; 

23. „Zuverlässigkeit“ die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt unter bestimmten 

Bedingungen während eines bestimmten Zeitraums erwartungsgemäß funktioniert, 

ohne dass ein Ereignis eintritt, das dazu führt, dass eine Haupt- oder 

Nebenfunktion des Produkts nicht mehr erfüllt wird; 
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24. „Umweltfußabdruck“ eine Quantifizierung der Umweltauswirkungen eines Produkts 

während seines Lebenszyklus, sei es in Bezug auf eine einzige Kategorie von 

Umweltauswirkungen oder eine aggregierte Reihe von Wirkungskategorien auf der 

Grundlage der in der Empfehlung (EU) 2021/2279 festgelegten Methode zur 

Berechnung des Umweltfußabdrucks von Produkten oder anderer 

wissenschaftlicher Methoden, die von internationalen Organisationen entwickelt, 

in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wirtschaftszweigen umfassend getestet und 

von der Kommission in anderem Unionsrecht übernommen oder umgesetzt 

wurden; 

25. „CO2-Fußabdruck“ die Summe der Mengen von Treibhausgasen, die in einem 

Produktsystem emittiert oder entnommen werden, angegeben als CO2-Äquivalente 

und beruhend auf einer Lebenszyklusanalyse unter Verwendung der einzigen 

Wirkungskategorie „Klimawandel“; 

26. „Materialfußabdruck“ die Gesamtmenge der Rohstoffe, die zur Deckung des 

Endverbrauchs abgebaut werden; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:(EU)%202021/2279;Year2:2021;Nr2:2279&comp=


 

 108 

27. „besorgniserregender Stoff“ einen Stoff, der 

a) die in Artikel 57 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegten Kriterien 

erfüllt und gemäß Artikel 59 Absatz 1 der genannten Verordnung ermittelt 

wurde,  

b) in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der folgenden 

Gefahrenklassen oder Gefahrenkategorien eingestuft ist: 

i) Karzinogenität der Kategorien 1 und 2, 

ii) Keimzell-Mutagenität der Kategorien 1 und 2, 

iii) Reproduktionstoxizität der Kategorien 1 und 2 ▌, 
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iv) endokriner Disruptor mit Wirkung auf die Gesundheit des Menschen, 

Kategorien 1 und 2, 

v) endokriner Disruptor mit Wirkung auf die Umwelt, Kategorien 1 und 2, 

vi) persistente, mobile und toxische Eigenschaften oder sehr persistente, 

sehr mobile Eigenschaften,  

vii) persistente, bioakkumulierbare und toxische Eigenschaften oder sehr 

persistente, sehr bioakkumulierbare Eigenschaften, 

viii) Sensibilisierung der Atemwege der Kategorie 1, 

ix) Sensibilisierung der Haut der Kategorie 1, 

x) gewässergefährdend - Kategorien Chronisch 1 bis 4, 

xi) die Ozonschicht schädigend, 

xii) spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) der Kategorien 1 

und 2, 

xiii) spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) der Kategorien 1 

und 2,  

c) unter die Verordnung (EU) 2019/1021 fällt oder 

d) negative Auswirkungen auf die Wiederverwendung und das Recycling von 

Materialien in dem Produkt hat, in dem er enthalten ist; 
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28. „digitaler Produktpass“ einen produktspezifischen Datensatz, der die in dem gemäß 

Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakt genannten Informationen 

enthält und der gemäß Kapitel III elektronisch über einen Datenträger zugänglich ist; 

29. „Datenträger“ einen Strichcode, ein zweidimensionales Symbol oder ein anderes 

automatisches Datenerfassungsmedium, das von einem Gerät gelesen werden kann; 

30. „eindeutige Produktkennung“ eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifizierung eines 

Produkts, die auch einen Weblink zum digitalen Produktpass ermöglicht; 

31. „eindeutige Kennung des Wirtschaftsteilnehmers“ eine eindeutige Zeichenfolge zur 

Identifizierung eines an der Wertschöpfungskette eines Produkts beteiligten 

Akteurs; 

www.parlament.gv.at



 

 111 

32. „Digitalproduktpass-Dienstleister“ eine natürliche oder juristische Person, die ein 

Dritter ist, die im Auftrag des Wirtschaftsteilnehmers, der das Produkt in Verkehr 

bringt oder in Betrieb nimmt, die digitalen Produktpassdaten für dieses Produkt 

verarbeitet, um diese Daten Wirtschaftsteilnehmern und anderen relevanten 

Akteuren zur Verfügung zu stellen, die nach dieser Verordnung oder anderen 

Unionsvorschriften ein Recht auf Zugang zu diesen Daten haben; 

33. „eindeutige Kennung der Einrichtung“ eine eindeutige Zeichenfolge zur 

Identifizierung von Standorten oder Gebäuden, die an der Wertschöpfungskette eines 

Produkts beteiligt sind oder von Akteuren genutzt werden, die an der 

Wertschöpfungskette eines Produkts beteiligt sind; 

34. „Vernichtung“ die vorsätzliche Beschädigung oder Entsorgung eines Produkts als 

Abfall, mit Ausnahme der Entsorgung zum alleinigen Zweck der Bereitstellung des 

entsorgten Produkts zur Vorbereitung zur Wiederverwendung, einschließlich der 

Instandsetzung oder der Wiederaufarbeitung; 
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35. „Kunde“ eine natürliche oder juristische Person, die ein Produkt für den 

Eigengebrauch kauft, mietet oder erhält, unabhängig davon, ob sie zu Zwecken 

handelt, die ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden können, oder nicht; 

36. „Verbraucherprodukt“ jedes Produkt mit Ausnahme von Bauteilen und 

Zwischenprodukten, das in erster Linie für Verbraucher ▌ bestimmt ist; 

37. „unverkauftes Verbraucherprodukt“ ein Verbraucherprodukt, das nicht verkauft 

wurde, darunter Warenüberschuss, überhöhte Lagerbestände, und totes Inventar 

sowie Produkte, die von einem Verbraucher auf der Grundlage seines 

Widerrufsrechts gemäß Artikel 9 der Richtlinie 2011/83/EU oder gegebenenfalls 

während einer vom Unternehmer gewährten längeren Widerrufsfrist 

zurückgegeben wurden; 

38. „Selbstregulierungsmaßnahme“ eine freiwillige Vereinbarung oder ein 

Verhaltenskodex, die bzw. der von Wirtschaftsteilnehmern auf eigene Initiative 

geschlossen wird und für deren/dessen Durchsetzung sie zuständig sind; 
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39. „Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im 

Rahmen einer Geschäftstätigkeit; 

40. „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem 

Unionsmarkt; 

41. „Inbetriebnahme“ die erstmalige bestimmungsgemäße Verwendung eines Produkts 

in der Union; 

42. „Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt bzw. 

entwickeln oder herstellen lässt und dieses unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 

eigenen Marke vermarktet ▌;  

43. „Bevollmächtigter“ eine in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, 

die vom Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in dessen Namen bestimmte 

Aufgaben in Erfüllung der Pflichten des Herstellers gemäß dieser Verordnung 

wahrzunehmen; 
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44. „Importeur“ jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die ein 

Produkt aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt; 

45. „Vertreiber“ jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein 

Produkt auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers und des 

Importeurs; 

46. „Wirtschaftsteilnehmer“ den Hersteller, den Bevollmächtigten, den Importeur, den 

Vertreiber, den Händler und den Fulfilment-Dienstleister; 

47. „unabhängiger Wirtschaftsteilnehmer“ eine natürliche oder juristische Person, die 

unabhängig vom Hersteller ist und die direkt oder indirekt an der Instandsetzung, 

Reparatur, Wartung oder Umnutzung eines Produkts beteiligt ist, einschließlich 

Abfallbewirtschaftern, Instandsetzungsbetrieben, Reparaturbetrieben, Herstellern 

oder Vertreibern von Reparaturausstattung, Werkzeugen bzw. Ersatzteilen, sowie 

Herausgebern von technischen Informationen, Anbietern von Inspektions- und 

Prüfdienstleistungen und Einrichtungen für die Aus- und Weiterbildung von 

Errichtern, Herstellern und Reparaturbetrieben mit Blick auf Geräte; 

48. „fachlich kompetenter Reparateur“ eine natürliche oder juristische Person, die 

fachgerechte Reparatur- und Wartungsdienstleistungen an einem Produkt 

erbringt, unabhängig davon, ob sie im Vertriebsnetz des Herstellers oder 

unabhängig tätig ist; 
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49. „technische Spezifikation“ ein Dokument, in dem die technischen Anforderungen 

vorgeschrieben sind, denen ein Produkt, ein Verfahren oder eine Dienstleistung 

genügen müssen; 

50. „CE-Kennzeichnung“ eine Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklärt, dass das 

jeweilige Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union über ihre Anbringung festgelegt sind; 
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51. „Konformitätsbewertung“ das Verfahren zur Bewertung, ob die Ökodesign-

Anforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen einschlägigen delegierten Rechtsakte 

erfüllt wurden; 

52. „Konformitätsbewertungsstelle“ eine Stelle, die Konformitätsbewertungstätigkeiten 

einschließlich Kalibrierungen, Prüfungen, Zertifizierungen und Inspektionen 

durchführt; 

53. „notifizierte Stelle“ eine Konformitätsbewertungsstelle, die gemäß Kapitel IX 

notifiziert wurde; 

54. „Anbieter eines Online-Marktplatzes“ einen Anbieter eines Vermittlungsdienstes, 

der unter Einsatz einer Online-Schnittstelle bereitgestellt wird, die es Kunden 

ermöglicht, mit Wirtschaftsteilnehmern Fernabsatzverträge über den Verkauf von 

Produkten zu schließen, die unter die gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakte fallen; 

55. „Händler“ einen Vertreiber oder eine sonstige natürliche oder juristische Person, die 

im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, auch im Fernabsatz, ▌ Produkte an bzw. für 

Endnutzer zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf anbietet oder ausstellt; dies 

umfasst auch alle natürlichen oder juristischen Personen, die im Rahmen einer 

Geschäftstätigkeit ein Produkt in Betrieb nehmen; 
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56. „Fernabsatz“ das Angebot zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf von Produkten 

im Internet oder über eine andere Form des Fernabsatzes, bei dem der potenzielle 

Kunde keinen physischen Zugriff auf das Produkt hat; 

57. „Produkt, mit dem ein Risiko verbunden ist“ ein Produkt, das durch Nichteinhaltung 

einer in dieser Verordnung oder im Einklang mit ihr festgelegten 

Ökodesignanforderung, mit Ausnahme der in Artikel 71 Absatz 1 aufgeführten 

Anforderungen, die Umwelt oder andere durch diese Anforderung geschützte 

öffentliche Interessen beeinträchtigen könnte; 

58. „Produkt, mit dem ein ernstes Risiko verbunden ist“ ein Produkt, das ein Risiko 

birgt, das gemäß einer Bewertung aufgrund des Ausmaßes der betreffenden 

Nichtkonformität oder des damit verbundenen Schadens ein rasches Eingreifen der 

Marktüberwachungsbehörden erforderlich macht, auch wenn die Nichtkonformität 

keine unmittelbaren Auswirkungen hat. 
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Es gelten ▌ die Begriffsbestimmungen für „KMU“, „kleine Unternehmen“ und 

„Kleinstunternehmen“ in Titel I Artikel 2 Nummern 1, 2 bzw. 3 des Anhangs der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission57. 

Es gelten die Begriffsbestimmungen für „Stoff“ und „Gemisch“ in Artikel 3 Nummern 1 

und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.  

Es gelten die Begriffsbestimmungen für „Akkreditierung“ und „nationale 

Akkreditierungsstelle“ in Artikel 2 Nummern 10 bzw. 11 der Verordnung (EG) 

Nr. 765/2008. 

Es gelten die Begriffsbestimmungen für „Abfall“, „gefährlicher Abfall“, 

„Wiederverwendung“, „Verwertung“, „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ und 

„Recycling“ in Artikel 3 Nummern 1, 2, 13, 15, 16 bzw. 17 der Richtlinie 2008/98/EG ▌. 

                                                
57  Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
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Es gilt die Begriffsbestimmung für „harmonisierte Norm“ in Artikel 2 Nummer 1 

Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012. 

Es gelten die Begriffsbestimmungen für „öffentliche Auftraggeber“ in Artikel 2 Absatz 1 

der Richtlinie 2014/24/EU und für „Auftraggeber“ in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 

2014/25/EU. Der Ausdruck „öffentliche Aufträge“ bezeichnet Aufträge, die unter die 

Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU fallen. 

Es gilt die Begriffsbestimmung für „Verarbeitung“ in Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung 

(EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und des Rates58. 

Es gilt die Begriffsbestimmung für „Verbraucher“ in Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 

(EU) 2019/771. 

Des Weiteren gelten ▌ die Begriffsbestimmungen für „Marktüberwachung“, 

„Marktüberwachungsbehörde“, „Fulfilment-Dienstleister“, „Online-Schnittstelle“, 

„Korrekturmaßnahme“, „Endnutzer“, „Rückruf“, „Rücknahme vom Markt“, „Zollbehörden“ 

und „Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr“ in Artikel 3 Nummern 3, 4, 11, 15, 16, 

21, 22, 23, 24 bzw. 25 der Verordnung (EU) 2019/1020. 

                                                
58  Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-
personenbezogener Daten in der Europäischen Union (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 59). 
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Artikel 3 

Freier Warenverkehr 

(1) Produkte dürfen nur in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn 

sie die für diese Produkte geltenden Ökodesign-Anforderungen erfüllen, die in den 

gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von 

Produkten, die die Leistungsanforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakte erfüllen, nicht wegen der Nichtkonformität mit nationalen 

Leistungsanforderungen in Bezug auf die in Anhang I genannten Produktparameter, 

für die die in diesen delegierten Rechtsakten enthaltenen Leistungsanforderungen 

gelten, untersagen, beschränken oder behindern. 

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von 

Produkten, die die Informationsanforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakte erfüllen, nicht wegen der Nichtkonformität mit nationalen 

Informationsanforderungen in Bezug auf die in Anhang I aufgeführten 

Produktparameter, für die die in diesen genannten Rechtsakten enthaltenen 

Informationsanforderungen gelten, untersagen, beschränken oder behindern. 
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(3) Unbeschadet des Absatzes 2 dieses Artikels werden die Mitgliedstaaten nicht daran 

gehindert, Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz gemäß Artikel 5 

der Richtlinie (EU … + und Systemanforderungen gemäß Artikel 13 der genannten 

Richtlinie festzulegen.  

(4) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von 

Produkten nicht ▌ untersagen, beschränken oder behindern, für die in einem gemäß 

Artikel 4 Absatz 2 erlassenen delegierten Rechtsakt festgelegt ist, dass keine 

Leistungsanforderungen oder keine Informationsanforderungen bzw. weder 

Leistungs- noch Informationsanforderungen für einen oder mehrere bestimmte in 

Anhang I genannte Produktparameter wegen der Nichtkonformität mit nationalen 

Anforderungen in Bezug auf diese Parameter festzulegen sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten lassen es zu, dass bei Messen, Ausstellungen und ähnlichen 

Veranstaltungen Produkte ausgestellt werden, die den in gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakten festgelegten Anforderungen nicht entsprechen, sofern ein 

sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass es sich um Produkte handelt, die mit 

den in diesen delegierten Rechtsakten festgelegten Anforderungen nicht konform 

sind, und die erst verkauft werden dürfen, wenn ihre Konformität hergestellt wurde. 

                                                
+ ABl.: Bitte die Nummer5 für PE-CONS 102/23 (COD 2021/0426) einfügen.     
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Kapitel II 

Ökodesign-Anforderungen 

Artikel 4 

Befugnisse zum Erlass delegierter Rechtsakte 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 72 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch die Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen ▌ zu ergänzen: Diese delegierten Rechtsakte umfassen mindestens 

die in Artikel 8 aufgeführten Elemente. Solche Ökodesign-Anforderungen werden 

gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 und Kapitel III festgelegt.  

(2) Die in Absatz 1 genannte Befugnis schließt die Möglichkeit ein, festzulegen, dass für 

bestimmte in Anhang I genannte Produktparameter keine Leistungsanforderungen 

oder keine Informationsanforderungen bzw. weder Leistungs- noch 

Informationsanforderungen festzulegen sind, wenn sich eine Anforderung in Bezug 

auf diese spezifischen Produktparameter negativ auf die für die betroffene 

Produktgruppe in Erwägung gezogenen Ökodesign-Anforderungen auswirken 

würde.  

(3) Die in Absatz 1 genannte Befugnis schließt nicht die Möglichkeit ein, einen 

delegierten Rechtsakt zu erlassen, in dem festgelegt wird, dass für eine 

Produktgruppe keine Ökodesign-Anforderungen erforderlich sind.  
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(4) In den gemäß Absatz 1 erlassenen delegierten Rechtsakten räumt die Kommission 

den Wirtschaftsteilnehmern ausreichend Zeit ein, um die in diesen delegierten 

Rechtsakten festgelegten Ökodesign-Anforderungen zu erfüllen, wobei sie 

insbesondere den Bedürfnissen von KMU, insbesondere Kleinstunternehmen, 

Rechnung trägt. Der Geltungsbeginn eines delegierten Rechtsakts muss 

mindestens 18 Monate nach seinem Inkrafttreten liegen; davon abweichend kann 

in hinreichend begründeten Ausnahmefällen für den gesamten Rechtsakt oder für 

bestimmte spezifische Anforderungen oder in Fällen einer teilweisen Aufhebung 

oder Änderung delegierter Rechtsakte ein früherer Geltungsbeginn festgelegt 

werden.  
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(5) In den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten delegierten Rechtsakten 

ergänzt die Kommission diese Verordnung durch Festlegung der anzuwendenden 

Konformitätsbewertungsverfahren entweder aus Modul A in Anhang IV dieser 

Verordnung oder aus den Modulen B bis H1 in Anhang II des Beschlusses 

Nr. 768/2008/EG, wobei im Hinblick auf das betreffende Produkt oder Ökodesign-

Anforderungen gemäß Artikel 43 dieser Verordnung die erforderlichen 

Anpassungen vorgenommen werden.  

Sind für dasselbe Produkt nach anderen Rechtsvorschriften der Union 

verschiedene Konformitätsbewertungsmodule in Anhang II des Beschlusses 

Nr. 768/2008/EG zu verwenden, so wird für die betreffende Ökodesign-

Anforderung das in den in Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakten festgelegte 

Modul angewandt; 

Wenn diese Verordnung für eine Produktgruppe gegebenenfalls ergänzend zu der 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 

harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (im 

Folgenden „Verordnung zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 

Vermarktung von Bauprodukten“) greift, wird in dem gemäß Absatz 1 erlassenen 

delegierten Rechtsakt das Konformitätsbewertungsverfahren festgelegt, 

gegebenenfalls einschließlich aller Systeme, die aufgrund einer Maßnahme im 

Rahmen der Verordnung zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 

Vermarktung von Bauproduktenvorgesehen sind, wobei die Merkmale der 

Produktgruppe, die einschlägigen Ökodesign-Anforderungen und die Kosten für 

die Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen sind. 
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(6) Die gemäß Absatz 1 erlassenen delegierten Rechtsakte können, wenn dies 

angesichts der Besonderheiten der Produktgruppe angebracht ist, beliebige der 

folgenden zusätzlichen Anforderungen enthalten: 

a) wenn es für eine wirksame Marktüberwachung erforderlich ist: 

i) dass die Hersteller, ihre Bevollmächtigten oder Importeure die 

technischen Unterlagen und die EU-Konformitätserklärung über 

einen anderen Zeitraum als die in Artikel 27 Absatz 3, Artikel 28 

Absatz 2 Buchstabe a bzw. Artikel 29 Absatz 7 genannten zehn 

Jahre ab dem Inverkehrbringen bzw. der Inbetriebnahme des 

jeweiligen Produkts aufbewahren, wobei der Art des betreffenden 

Produkts oder der betreffenden Ökodesign-Anforderungen 

Rechnung zu tragen ist; 

ii) dass die Wirtschaftsteilnehmer den Marktüberwachungsbehörden 

die Informationen gemäß Artikel 36 Absatz 2 Unterabsatz 2 für 

einen anderen Zeitraum als die dort genannten zehn Jahre nach der 

Lieferung des Produkts auf Anfrage zur Verfügung stellen; 

iii) dass die Hersteller, ihre Bevollmächtigten oder Importeure der 

Kommission oder den Marktüberwachungsbehörden gemäß Artikel 36 

Absatz 3 unaufgefordert Teile der technischen Unterlagen, die sich auf 

das betreffende Produkt beziehen, digital zur Verfügung zustellen; 

iv) dass die Akteure der Lieferkette die in Artikel 38 aufgeführten 

Verpflichtungen erfüllen;  
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b) dass die Hersteller, ihre Bevollmächtigten oder Importeure, der Kommission 

gemäß Artikel 37 Absatz 1 Informationen über die Mengen eines unter die in 

Unterabsatz 1 dieses Artikels genannten delegierten Rechtsakte fallenden 

Produkts, die in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wurden, zur 

Verfügung stellen; 

c) wenn es erforderlich ist, um die energieeffiziente Nutzung von Produkten 

sicherzustellen oder künftige Ökodesign-Anforderungen zu entwickeln: 

i) dass die Produkte gemäß Artikel 37 Absatz 2 in der Lage sein müssen, 

die von ihnen während ihrer Nutzung verbrauchte Energie oder ihre 

Leistung im Verhältnis zu anderen in Anhang I genannten relevanten 

Produktparametern zu messen; 

ii) dass die Hersteller, ihre Bevollmächtigten oder Importeure die in 

Buchstabe i genannten während des Betriebs gewonnenen nicht 

personenbezogenen Daten erheben und sie der Kommission gemäß 

Artikel 37 Absatz 4 melden; 

iii) dass digitale Tools genutzt werden, um gemäß Artikel 39 Absatz 2 die 

Leistung eines Produkts in Bezug auf einen in Anhang I genannten 

Produktparameter zu berechnen; 
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d) um Transparenz in Bezug auf die Konformität mit den Ökodesign-

Anforderungen zu gewährleisten, die Festlegung von Vorschriften für 

Kennzeichnungen gemäß Artikel 47, mit denen die Konformität mit den 

Ökodesign-Anforderungen ausgewiesen wird, für Produkte, die nicht 

unter die Anforderung der Anbringung der CE-Kennzeichnung vor dem 

Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme fallen. 

▌ 

(7) Der erste nach diesem Artikel erlassene delegierte Rechtsakt tritt nicht vor dem ... 

[ABl.: Tag 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen] in Kraft. 
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Artikel 5 

Ökodesign-Anforderungen 

(1) Um den Umweltauswirkungen entgegenzuwirken, müssen die Ökodesign-

Anforderungen in den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten auf der 

Grundlage der in Anhang I genannten Produktparameter so gestaltet sein, dass sie 

die folgenden Produktaspekte (im Folgenden „Produktaspekte“) verbessern, sofern 

diese Produktaspekte für die betreffende Produktgruppe relevant sind: 

a) Funktionsbeständigkeit, 

b) Zuverlässigkeit, 

c) Wiederverwendbarkeit, 

d) Nachrüstbarkeit, 

e) Reparierbarkeit, 
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f) die Möglichkeit der Wartung und Instandsetzung, 

g) das Vorhandensein besorgniserregender Stoffe, 

h) Energieverbrauch und Energieeffizienz,  

i) Wassernutzung und Wassereffizienz,  

j) Ressourcennutzung und Ressourceneffizienz, 

k) Rezyklatanteil, 

l) die Möglichkeit der Wiederaufarbeitung ▌, 

m)  Recyclingfähigkeit, 

n) die Möglichkeit der Verwertung von Materialien, 

o) Umweltauswirkungen, einschließlich des CO2-Fußabdrucks und des 

Umweltfußabdrucks, 

p) Menge des voraussichtlich entstehenden Abfalls. 
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(2) Mit den Ökodesign-Anforderungen wird durch die in Anhang I genannten 

Produktparameter gegebenenfalls sichergestellt, dass Produkte nicht vorzeitig 

obsolet werden, z. B. aufgrund von Gestaltungsentscheidungen der Hersteller, der 

Verwendung von Bauteilen, die deutlich weniger robust sind als andere Bauteile, 

der erschwerten Demontage von Schlüsselbauteilen, nicht verfügbarer 

Reparaturinformationen oder Ersatzteile, wenn die Software nach der 

Aktualisierung eines Betriebssystems nicht mehr funktioniert oder keine Software-

Updates bereitgestellt werden. 

(3) Die Kommission wählt die für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen 

erforderlichen Instrumente oder Methoden aus oder entwickelt diese.  
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(4) Ökodesign-Anforderungen werden jeweils für bestimmte Produktgruppen 

festgelegt. Sie können für einzelne Produkte, die zu einer bestimmten 

Produktgruppe gehören, unterschiedlich ausfallen.  

(5) Produkte, die einzig der Verteidigung oder der nationalen Sicherheit dienen, 

werden von den Produktgruppen ausgeschlossen. 

(6) Die Kommission kann horizontale Ökodesign-Anforderungen auch für diejenigen 

Produktgruppen festlegen, die nicht in den in Artikel 18 genannten Arbeitsplan 

aufgenommen wurden. 

(7) Weisen ▌ zwei oder mehr Produktgruppen eine oder mehrere Ähnlichkeiten auf, die 

eine wirksame Verbesserung eines Produktaspekts auf der Grundlage gemeinsamer 

Informations- oder Leistungsanforderungen ermöglichen, so können horizontale 

Ökodesign-Anforderungen für diese Produktgruppen festgelegt werden (im 

Folgenden „horizontale Ökodesign-Anforderungen“). Bei den Überlegungen, ob 

horizontale Ökodesign-Anforderungen festgelegt werden sollten, berücksichtigt die 

Kommission auch die positiven Auswirkungen dieser Anforderungen auf die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung, insbesondere die Möglichkeit, der 

Abdeckung eines breiten Spektrums von Produktgruppen in demselben delegierten 

Rechtsakt. Die Kommission kann die horizontalen Ökodesign-Anforderungen 

durch die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für eine bestimmte 

Produktgruppe ergänzen. 

(8) Eine ▌ Ökodesign-Anforderung ▌ kann sich auf Produkte erstrecken, die unter eine 

▌ in dem gemäß Artikel 21 Absatz 3 erlassenen Durchführungsrechtsakt 

aufgelistete Selbstregulierungsmaßnahme fallen, falls die 

Selbstregulierungsmaßnahme die Produktaspekte, die unter diese ▌ Ökodesign-

Anforderung fallen, nicht erfasst. 
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(9) Ökodesign-Anforderungen umfassen, soweit zur Verbesserung der spezifischen 

Produktaspekte angemessen, eines oder beide der folgenden Elemente: 

a) Leistungsanforderungen gemäß Artikel 6,  

b) Informationsanforderungen gemäß Artikel 7. 

(10) Bei der Ausarbeitung von Ökodesign-Anforderungen sorgt die Kommission für 

Kohärenz mit anderem Unionsrecht und 

a) berücksichtigt Folgendes: 

i) Prioritäten der Union in den Bereichen Klima, Umwelt, Energieeffizienz, 

Ressourceneffizienz und -sicherheit, einschließlich schadstofffreier 

Kreislaufwirtschaft, und andere damit zusammenhängende Prioritäten 

und Ziele der Union, 

ii) einschlägiges Unionsrecht, einschließlich des Umfangs, in dem es die 

relevanten Produktaspekte behandelt, 

iii) einschlägige internationale Übereinkünfte, 

iv) Selbstregulierungsmaßnahmen ▌, 

v) einschlägiges nationales Umweltrecht, 

vi) einschlägige europäische und internationale Normen, 
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b) führt eine Folgenabschätzung auf der Grundlage der besten verfügbaren 

Erkenntnisse und Analysen sowie gegebenenfalls auf der Grundlage 

zusätzlicher Studien und Forschungsergebnisse durch, die im Rahmen von 

Förderprogrammen der Union erarbeitet wurden. ▌ Die Festlegung von 

Ökodesign-Anforderungen für gewisse ▌ Produktaspekte darf nicht übermäßig 

durch Unsicherheiten in Bezug auf die Möglichkeit verzögert werden, 

Ökodesign-Anforderungen zur Verbesserung anderer Produktaspekte dieses 

Produkts festzulegen. Die Kommission stellt im Rahmen der 

Folgenabschätzung sicher, dass 

i) die verwendete Methode angegeben wird, 

ii) alle Produktaspekte analysiert werden und dass die Tiefe der Analyse 

der Produktaspekte deren jeweiliger Bedeutung mit Blick auf das 

betreffende Produkt gerecht wird,  

iii) Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Produktaspekten 

ermittelt werden, 

iv) die erwarteten Veränderungen in Bezug auf die Umweltauswirkungen 

angegeben werden, nach Möglichkeit auch als CO2-Fußabdruck und 

als Umweltfußabdruck quantifiziert, 

v) gegebenenfalls eine Analyse der Verfügbarkeit von Rohstoffen für den 

Instandsetzungssektor vorgenommen wird,  

vi) eine Bewertung aller relevanten Auswirkungen auf die Gesundheit des 

Menschen vorgenommen wird, 

vii) das Mindestleistungsniveau eines Produkts oder einer Produktgruppe 

berücksichtigt wird, das benötigt wird, damit in Zukunft die in 

Buchstabe a Ziffer i aufgeführten Prioritäten der Union erfüllt 

werden; 
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c) berücksichtigt einschlägige technische Informationen, die als Grundlage für 

Unionsrecht oder Instrumente der Union dienen oder daraus abgeleitet werden, 

einschließlich der Verordnung (EG) Nr. 66/2010, der Richtlinie 2010/75/EU, 

der gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 angenommenen technischen 

Bewertungskriterien und EU-Kriterien für umweltorientiertes öffentliches 

Beschaffungswesen; 

d) berücksichtigt den Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen; 

e) trägt den Standpunkten Rechnung, die in dem in Artikel 19 genannten 

Ökodesign-Forum und der in Artikel 20 genannten Sachverständigengruppe 

der Mitgliedstaaten vertreten werden. 
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(11) Ökodesign-Anforderungen müssen die nachstehenden Kriterien erfüllen: 

a) Es darf aus Sicht des Nutzers keine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen 

auf die Funktionsweise des Produkts geben. 

b) Es darf keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit 

von Personen geben. 

c) Es darf keine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen für die Verbraucher 

in Bezug auf die Erschwinglichkeit maßgeblicher Produkte, auch unter 

Berücksichtigung des Zugangs zu gebrauchten Produkten, der 

Funktionsbeständigkeit und der Lebenszykluskosten von Produkten, geben. 

d) Es darf keine unverhältnismäßigen nachteiligen Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer und anderer Akteure in der 

Wertschöpfungskette, einschließlich KMU und insbesondere 

Kleinstunternehmen, geben. 

e) Es darf nicht dazu kommen, dass Herstellern oder anderen Akteuren in der 

Wertschöpfungskette proprietäre Technologien aufgezwungen werden. 

f) Es darf nicht dazu kommen, dass Herstellern oder anderen Akteuren in der 

Wertschöpfungskette, einschließlich KMU und insbesondere 

Kleinstunternehmen, unverhältnismäßige administrative Belastungen 

aufgebürdet werden. 

▌ 
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(12) Ökodesign-Anforderungen müssen überprüfbar sein. Die Kommission ermittelt ▌ 

geeignete Mittel zur Überprüfung bestimmter Ökodesign-Anforderungen, auch direkt 

am Produkt oder auf Grundlage der technischen Unterlagen. 

(13) Die Kommission veröffentlicht einschlägige Studien und Analysen, darunter auch 

die in Absatz 10 Buchstabe b genannten Folgenabschätzungen, die bei der 

Festlegung von Ökodesign-Anforderungen verwendet werden. 

(14) Für jede von Ökodesign-Anforderungen betroffene Produktgruppe bestimmt die 

Kommission gegebenenfalls, welche Stoffe unter die Begriffsbestimmung in 

Artikel 2 Nummer 27 Buchstabe d fallen, wobei sie zumindest berücksichtigt, ob 

a) die Stoffe auf Grundlage von Standardtechnologien das 

Wiederverwendungs- oder Recyclingverfahren komplizierter, kostspieliger, 

umweltschädlicher oder energie- oder ressourcenintensiver machen; 

b) die Stoffe die technischen Eigenschaften oder Funktionen, den Nutzen oder 

den Wert des recycelten Materials aus dem Produkt oder der aus diesem 

recycelten Material hergestellten Produkte beeinträchtigen; 

c) die Stoffe sich negativ auf die ästhetischen oder olfaktorischen 

Eigenschaften des recycelten Materials auswirken.  
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Artikel 6 

Leistungsanforderungen  

(1) In Bezug auf die Produktaspekte müssen Produkte die Leistungsanforderungen 

erfüllen, die in den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt 

sind. 

(2) Die Leistungsanforderungen beruhen auf den in Anhang I genannten relevanten 

Produktparametern und umfassen gegebenenfalls eines oder beide der folgenden 

Elemente: 

a) Mindest- oder Höchstwerte in Bezug auf einen spezifischen Produktparameter 

▌ oder eine Kombination von Produktparametern, 

b) nicht quantitative Anforderungen zur Verbesserung der Leistung in Bezug auf 

einen oder mehrere dieser Produktparameter. 

▌ 

(3) Leistungsanforderungen auf der Grundlage des in Anhang I Buchstabe f genannten 

Produktparameters dürfen das Vorhandensein von Stoffen in Produkten nicht aus 

Gründen beschränken, die in erster Linie mit der Stoffsicherheit zusammenhängen.  

 Die Festlegung von Leistungsanforderungen verringert jedoch gegebenenfalls 

auch erhebliche Risiken für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt. 

(4) Bei der Festlegung von Leistungsanforderungen wendet die Kommission das in 

Anhang II beschriebene Verfahren an. 
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Artikel 7 

Informationsanforderungen 

(1) In Bezug auf die ▌ Produktaspekte müssen Produkte die Informationsanforderungen 

erfüllen, die in den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt 

sind. 

(2) Die ▌ Informationsanforderungen müssen 

a) mindestens Anforderungen in Bezug auf den digitalen Produktpass gemäß 

Kapitel III und Anforderungen in Bezug auf besorgniserregende Stoffe gemäß 

Absatz 5 umfassen; ▌ 

b) gegebenenfalls auch verlangen, dass den Produkten folgende Informationen 

beigefügt werden: 

i) Informationen über die Leistung des Produkts in Bezug auf einen oder 

mehrere der in Anhang I genannten Produktparameter, einschließlich 

eines Reparierbarkeitswerts, eines Funktionsbeständigkeitswerts, eines 

CO2-Fußabdrucks oder eines Umweltfußabdrucks, 

ii) Informationen für Kunden und andere Akteure über die Installation, 

Nutzung, Wartung und Reparatur des Produkts, um seine Auswirkungen 

auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und eine optimale 

Funktionsbeständigkeit sicherzustellen, gegebenenfalls über die 

Installation von Betriebssystemen Dritter, über die Sammlung zur 

Instandsetzung oder Wiederaufarbeitung sowie über die Rückgabe oder 

Handhabung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer, 
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iii) Informationen für Behandlungsanlagen zu Zerlegung, 

Wiederverwendung, Instandsetzung, Recycling oder Entsorgung des 

Produkts am Ende der Lebensdauer, 

iv) sonstige Informationen, die nachhaltige Produktentscheidungen der 

Kunden und die Handhabung des Produkts durch andere Parteien als den 

Hersteller beeinflussen könnten, um eine angemessene Verwendung, 

Werterhaltung und eine korrekte Behandlung am Ende der 

Lebensdauer zu erleichtern; 

c) klar, leicht verständlich und auf die besonderen Merkmale der betreffenden 

Produktgruppen und der vorgesehenen Empfänger der Informationen 

zugeschnitten sein. 

Für einen bestimmten Produktparameter kann eine Informationsanforderung 

festgelegt werden, unabhängig davon, ob für diesen spezifischen 

Produktparameter eine Leistungsanforderung festgelegt wird. 

Enthält ein delegierter Rechtsakt horizontale Ökodesign-Anforderungen, so findet 

Buchstabe a keine Anwendung. 
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(3) Informationsanforderungen auf der Grundlage des in Anhang I Buchstabe f 

festgelegten Produktparameters betreffen nicht die Kennzeichnung des 

Vorhandenseins von Stoffen oder Gemischen, die in erster Linie mit deren Gefahr für 

die Gesundheit oder die Umwelt zusammenhängen. 

(4) Bei der Festlegung der in Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i genannten 

Informationsanforderungen legt die Kommission, wo es angesichts der Charakteristik 

der Produktgruppe angemessen ist, Leistungsklassen fest.  

Die Kommission kann die Leistungsklassen auf einzelne Parameter oder auf 

aggregierte Punktzahlen stützen. Solche Leistungsklassen können in absoluten 

Zahlen oder einer beliebigen anderen Form, die es potenziellen Kunden 

ermöglicht, die leistungsstärksten Produkte auszuwählen, ausgedrückt werden. 

Diese Leistungsklassen entsprechen ▌ signifikanten Verbesserungen der 

Leistungsniveaus. 

Beruhen die Leistungsklassen auf Parametern, für die Leistungsanforderungen 

festgelegt werden, so entspricht die niedrigste Klasse der Mindestleistung, die zum 

Zeitpunkt des Beginns der Anwendung der Leistungsklassen erforderlich ist. 
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(5) Sofern nicht in Absatz 6 Buchstabe b anders vorgesehen, ermöglichen die 

Informationsanforderungen die Rückverfolgung der besorgniserregenden Stoffe 

während des gesamten Lebenszyklus der betreffenden Produkte, es sei denn, eine 

solche Rückverfolgung wird bereits durch in einem anderen gemäß Artikel 4 in 

Bezug auf die betreffenden Produkte erlassenen delegierten Rechtsakt festgelegten 

Informationsanforderungen ermöglicht, und umfassen mindestens Folgendes: 

a) die Bezeichnung oder der Nummernkode der im Produkt enthaltenen 

besorgniserregenden Stoffe in der folgenden Form:  

i) Bezeichnung in der Nomenklatur der Internationalen Union für reine 

und angewandte Chemie (IUPAC) oder eine andere internationale 

Bezeichnung, wenn die IUPAC-Bezeichnung nicht verfügbar ist;  

ii) andere Bezeichnungen, auch allgemeine Bezeichnung, Handelsname, 

Abkürzung); 

iii) die EG-Nummer gemäß dem Europäischen Verzeichnis der auf dem 

Markt vorhandenen chemischen Stoffe (EINECS), der Europäischen 

Liste der angemeldeten chemischen Stoffe (ELINCS) oder der No-

longer-Polymer-Liste (NLP-Liste) oder gegebenenfalls und sofern 

dienlich die von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 

zugewiesene Nummer;  

iv) Bezeichnung und Nummer des Chemical Abstract Service (CAS), 

sofern verfügbar;  
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b) der Teil des Produkts, der besorgniserregende Stoffe enthält; 

c) die Konzentration, die Höchstkonzentration oder den Konzentrationsbereich 

der besorgniserregenden Stoffe im gesamten Produkt, in seinen relevanten 

Bauteilen oder seinen Ersatzteilen; 

d) einschlägige Anweisungen für die sichere Verwendung des Produkts; 

e) einschlägige Informationen für die Zerlegung, die Vorbereitung für die 

Verwendung, die Verwendung und das Recycling des Produkts sowie für die 

umweltgerechte Behandlung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer. 

Die Kommission kann gegebenenfalls für die betreffende Produktgruppe 

Schwellenwerte festlegen, ab denen die Informationsanforderung für 

besorgniserregende Stoffe gelten soll. 
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(6) Legt die Kommission Informationsanforderungen in einem gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt fest, muss dieser gegebenenfalls 

▌ 

a) den Zeitpunkt des Geltungsbeginns der in Absatz 5 Unterabsatz 1 genannten 

Informationsanforderungen enthalten, wobei erforderlichenfalls nach 

besorgniserregenden Stoffen differenziert wird,  

b) hinreichend begründete Ausnahmen für besorgniserregende Stoffe oder 

Informationselemente von den in Absatz 5 Unterabsatz 1 genannten 

Informationsanforderungen auf Grundlage der technischen Durchführbarkeit 

oder Relevanz der Rückverfolgung besorgniserregender Stoffe, des 

Vorhandenseins von Analysemethoden zu deren Nachweis und 

Quantifizierung, der Notwendigkeit des Schutzes vertraulicher 

Geschäftsinformationen oder in anderen hinreichend begründeten Fällen 

vorsehen. Besorgniserregende Stoffe im Sinne des Artikels 2 Nummer 27 

Buchstabe a dürfen nicht ▌ ausgenommen werden, wenn sie in ▌ Produkten, 

ihren betreffenden Bauteilen oder Ersatzteilen in einer Konzentration von mehr 

als 0,1 Massenprozent enthalten sind; und 

c) für Kohärenz mit den bestehenden Informationsanforderungen im 

Unionsrecht und eine Minimierung des Verwaltungsaufwands, etwa durch 

geeignete technische Lösungen, sorgen. 

▌ 
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(7) In den Informationsanforderungen ist anzugeben, wie die erforderlichen 

Informationen zur Verfügung zu stellen sind. Wenn ein digitaler Produktpass 

verfügbar ist, sind die erforderlichen Informationen darin anzugeben und 

erforderlichenfalls auch auf eine oder mehrere der folgenden Arten 

bereitzustellen: 

▌ 

a) auf dem Produkt selbst, 

b) auf der Verpackung des Produkts, 

▌ 

c) auf einem in Artikel 16 genannten Etikett, 

d) in einer Bedienungsanleitung oder anderen dem Produkt beigefügten 

Unterlagen, 

e) kostenfrei auf einer Website oder in einer Anwendung.  

Informationen, die die Rückverfolgung besorgniserregender Stoffe gemäß Absatz 5 

ermöglichen, sind entweder auf dem Produkt anzugeben oder über einen auf dem 

Produkt befindlichen Datenträger zugänglich zu machen. 

(8) Die gemäß den Informationsanforderungen bereitzustellenden Informationen werden 

in einer Sprache zur Verfügung gestellt, die von den Kunden leicht verstanden 

werden kann und die von dem Mitgliedstaat festgelegt wird, auf dessen Markt das 

Produkt bereitgestellt oder in dem es in Betrieb genommen werden soll. 
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Artikel 8 

Inhalt der delegierten Rechtsakte 

In den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten werden mindestens die 

folgenden Elemente festgelegt: 

a) die Definition der erfassten Produktgruppe(n), einschließlich der Liste der 

Warencodes gemäß Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates59 und 

Produktbeschreibungen; 

b) die Ökodesign-Anforderungen für die erfassten Produktgruppen; 

c) gegebenenfalls die in Anhang I genannten Produktparameter, für die die 

Kommission gemäß Artikel 4 erklärt, dass keine Ökodesign-Anforderungen 

erforderlich sind;  

d) die gemäß Artikel 39 Absatz 1 anzuwendenden Prüf-, Mess- oder 

Berechnungsnormen oder -methoden;  

e) gegebenenfalls Anforderungen für die Verwendung digitaler Instrumente gemäß 

Artikel 39 Absatz 2; 

                                                
59  Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche 

und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 
7.9.1987, S. 1). 
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f) soweit relevant, anzuwendende übergangsweise verwendete Methoden, 

harmonisierte Normen oder Teile davon, deren Fundstellen im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht sind, oder gemeinsame Spezifikationen; 

g) das Format, die Art und Weise sowie die Reihenfolge, in der die für die 

Überprüfung der Konformität erforderlichen Informationen zur Verfügung zu 

stellen sind; 

h) das gemäß Artikel 4 Absatz 5 zu verwendende Konformitätsbewertungsmodul; 

wenn ein anderes Modul als das in Anhang IV festgelegte Modul anzuwenden ist, 

sind die Gründe für die Wahl dieses Moduls anzugeben; 
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i) Anforderungen in Bezug auf Informationen, die der Hersteller zu übermitteln hat, 

einschließlich in Bezug auf die Elemente der technischen Unterlagen, die zur 

Prüfung der Konformität der Produkte mit den Ökodesign-Anforderungen 

erforderlich sind;  

j) gegebenenfalls zusätzliche Informationsanforderungen gemäß den Artikeln 36 

und 37; 
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k) die Länge der Übergangsfrist, während der die Mitgliedstaaten das 

Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von Produkten zuzulassen haben, die 

den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakts in ihrem Hoheitsgebiet geltenden nationalen Maßnahmen entsprechen; 

l) der Zeitpunkt für die Überprüfung des gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakts, wobei unter anderem Folgendes zu berücksichtigen ist: 

i) die Merkmale der Produktgruppe und ihres Marktes,  

ii) die Notwendigkeit, die Anforderungen anzupassen, um die Produkte 

nachhaltiger zu gestalten,  

iii) die politischen Ziele der Union,  

iv) der technische Fortschritt, und  

v) die Verfügbarkeit der Methoden; 
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Kapitel III 

Digitaler Produktpass 

Artikel 9 

Digitaler Produktpass 

(1) Die Informationsanforderungen sehen vor, dass Produkte nur dann in Verkehr 

gebracht oder in Betrieb genommen werden dürfen, wenn ein digitaler Produktpass 

verfügbar ist, der im Einklang mit den gemäß Artikel 4 sowie Artikel 10 und 

Artikel 11 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakten steht. Die Daten im 

digitalen Produktpass müssen richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand 

sein. 

(2) Die Anforderungen an den digitalen Produktpass, die in den gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt sind, müssen je nach erfasster 

Produktgruppe Folgendes umfassen: 

a) die gemäß Anhang III in den digitalen Produktpass aufzunehmenden Daten; 

b) einen oder mehrere zu verwendende Datenträger; 

c) das Layout, in dem der Datenträger darzustellen ist, und seine Position; 

d) die Angabe, ob der digitale Produktpass auf Modell-, Chargen- oder 

Artikelebene zu erstellen ist, und eine Definition dieser Ebenen; 

e) die Art und Weise, in der der digitale Produktpass den Kunden, auch im Falle 

des Fernabsatzes, zugänglich zu machen ist, bevor sie durch einen Kauf-, 

Miet- oder Ratenkaufvertrag gebunden sind; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 150 

f) die Akteure, ▌ die Zugang zu Daten im digitalen Produktpass haben sollen, 

sowie die Art der ihnen jeweils zugänglich zu machenden Informationen; 

g) die Akteure, ▌ die einen digitalen Produktpass erstellen oder die Daten in 

einem digitalen Produktpass aktualisieren sollen, und welche Daten sie 

einführen oder aktualisieren können; die Einzelheiten der Eingabe oder 

Aktualisierung von Daten;  

h) die Einzelheiten zur Eingabe oder Update der Daten; 

i) den Zeitraum, in dem der digitale Produktpass verfügbar sein muss, wobei 

dieser Zeitraum mindestens der voraussichtlichen Lebensdauer des 

betreffenden Produkts entsprechen muss. 
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(3) Durch die in Absatz 2 genannten Anforderungen wird 

a) sichergestellt, dass die Akteure entlang der Wertschöpfungskette ▌ auf für sie 

relevante Produktinformationen umstandslos zugreifen und diese verstehen 

können; 

b) die Überprüfung der Produktkonformität durch die zuständigen nationalen 

Behörden erleichtert; und 

c) die Rückverfolgbarkeit von Produkten entlang der Wertschöpfungskette 

verbessert.  

(4) Bei der Festlegung der Anforderungen im Zusammenhang mit dem digitalen 

Produktpass kann die Kommission bestimmte Produktgruppen von der Anforderung, 

einen digitalen Produktpass zu haben, ausnehmen, wenn 

a) in Bezug auf die grundlegenden Anforderungen der Artikel 10 und 11 keine 

technischen Spezifikationen des digitalen Produktpasses verfügbar sind oder 

b) andere Rechtsvorschriften der Union ein System für die digitale Bereitstellung 

von Informationen in Bezug auf eine Produktgruppe umfassen, für die die 

Kommission der Auffassung ist, dass sie die in Absatz 3 Buchstaben a und b 

genannten Ziele erreicht. 
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Artikel 10 

▌Anforderungen an den digitalen Produktpass 

(1) Ein digitaler Produktpass muss folgende grundlegende Bedingungen erfüllen: 

a) Er ist über einen Datenträger mit einer dauerhaften eindeutigen 

Produktkennung verbunden. 

b) Der Datenträger muss auf dem Produkt, seiner Verpackung oder den dem 

Produkt beigefügten Unterlagen im Einklang mit dem gemäß Artikel 4 

erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakt angebracht sein. 

c) Der Datenträger und die eindeutigen Produktkennungen müssen einer oder 

mehreren der in Anhang III Absatz 2 genannten Normen oder 

gleichwertigen europäischen oder internationalen Normen entsprechen, 

bis die Fundstellen harmonisierter Normen im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht werden; 
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d) Alle im digitalen Produktpass enthaltenen Daten beruhen auf offenen 

Standards, die in einem interoperablen Format entwickelt wurden, und 

müssen gegebenenfalls maschinenlesbar, strukturiert und 

durchsuchbar sein und über ein offenes interoperables 

Datenaustauschnetz ohne Anbieterbindung übertragen werden 

können und den grundlegenden Anforderungen nach diesem Artikel 

und Artikel 11 entsprechen. 

e) Personenbezogene Daten, die sich auf die Kunden beziehen, dürfen 

nicht ohne deren ausdrückliche Einwilligung im Einklang mit 

Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/679 im digitalen Produktpass 

gespeichert werden; 

f) Die im digitalen Produktpass enthaltenen Daten beziehen sich auf das 

Produktmodell, die Produktcharge oder den Artikel gemäß dem 

entsprechenden gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt. 

g) Der Zugang zu den im digitalen Produktpass enthaltenen 

Informationen wird im Einklang mit den in diesem Artikel und in 

Artikel 11 festgelegten grundlegenden Anforderungen und mit den 

spezifischen Zugangsrechten auf Ebene der Produktgruppen gemäß 

den nach Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakten 

geregelt.  
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 72 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um Anhang III Absatz 1 Buchstabe c und Anhang III 

Absatz 2 vor dem Hintergrund des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts 

zu ändern, indem die Normen ersetzt oder europäische oder internationale Normen 

hinzugefügt werden, denen die Datenträger, die eindeutigen Kennungen des 

Wirtschaftsteilnehmers und die eindeutigen Kennungen der Einrichtung 

entsprechen müssen, um die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen zu erfüllen. 

(2) Wenn anderes Unionsrecht die Aufnahme spezifischer Daten in den digitalen 

Produktpass vorschreiben oder zulassen, können diese Daten im Einklang mit dem 

gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakt ▌ in den digitalen 

Produktpass aufgenommen werden. 

(3) Der Wirtschaftsteilnehmer, der das Produkt in Verkehr bringt, 

a) stellt den Händlern und Anbietern von Online-Marktplätzen eine digitale 

Kopie des Datenträgers oder gegebenenfalls die eindeutige Produktkennung 

bereit, damit sie den Datenträger oder die eindeutige Produktkennung ihren 

potenziellen Kunden zur Verfügung stellen können, wenn sie keinen 

physischen Zugang zu dem Produkt haben. 

b) stellt die in Buchstabe a genannte digitale Kopie oder den Link zu einer 

Website unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von fünf Arbeitstagen 

nach Erhalt der entsprechenden Aufforderung ▌ kostenlos zur Verfügung. 

(4) Der Wirtschaftsteilnehmer stellt beim Inverkehrbringen des Produkts eine 

Sicherungskopie des digitalen Produktpasses über einen unabhängigen 

Digitalproduktpass-Drittdienstleister zur Verfügung. 
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Artikel 11 

Technische Gestaltung und Einsatz des digitalen Produktpasses  

Bei der technischen Gestaltung und dem Einsatz des digitalen Produktpasses müssen die 

folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllt werden: 

a) Digitale Produktpässe müssen in Bezug auf die technischen, semantischen und 

organisatorischen Aspekte der Ende-zu-Ende-Kommunikation und der 

Datenübertragung vollständig interoperabel mit anderen digitalen Produktpässen 

sein, die aufgrund delegierter Rechtsakte, die gemäß Artikel 4 erlassen wurden, 

erforderlich sind. 

b) Kunden, Hersteller, Importeure, Vertreiber, Händler, fachlich kompetente 

Reparateure, unabhängige Wirtschaftsteilnehmer, Instandsetzungsbetriebe, 

Wiederaufbereitungsunternehmen, Recyclingunternehmen, Marktüberwachungs- 

und Zollbehörden, zivilgesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaften und 

andere maßgebliche Akteure haben auf der Grundlage ihrer jeweiligen 

Zugangsrechte, die in dem gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten 

Rechtsakt festgelegt sind, kostenlos und einfachen Zugang zum digitalen 

Produktpass. 

c) Der digitale Produktpass wird von dem für seine Ausstellung verantwortlichen 

Wirtschaftsteilnehmer oder von unabhängigen Digitalproduktpass-

Drittdienstleistern gespeichert. 
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d) Wird für ein Produkt, das bereits über einen digitalen Produktpass verfügt, ein 

neuer digitaler Produktpass erstellt, so wird der neue Produktpass mit dem 

ursprünglichen digitalen Produktpass bzw. den ursprünglichen digitalen 

Produktpässen verknüpft.  

e) Der digitale Produktpass bleibt während des Zeitraums, der in den gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt wurde, verfügbar, auch nach einer 

Insolvenz, einer Liquidation oder der Einstellung der Tätigkeit des 

Wirtschaftsteilnehmers in der Union, der für die Ausstellung des digitalen 

Produktpasses verantwortlich ist. 

f) Das Recht auf die Eingabe, Änderung oder Aktualisierung von Daten im Produktpass 

wird auf der Grundlage der Zugangsrechte eingeschränkt, die in gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt sind. 
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g) Die Authentizität, Zuverlässigkeit und Integrität der Daten sind zu gewährleisten. 

h) Digitale Produktpässe sind so zu gestalten und einzusetzen, dass ein hohes Maß an 

Sicherheit und Privatsphäre gewährleistet und Betrug vermieden wird. 

Wird der digitale Produktpass gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c von Digitalproduktpass-

Drittdienstleistern gespeichert oder anderweitig verarbeitet, dürfen diese unabhängigen 

Digitalproduktpass-Drittdienstleister die Gesamtheit oder Teile der Daten nicht verkaufen, 

wiederverwenden oder über das für die Erbringung der betreffenden Speicher- oder 

Verarbeitungsdienste erforderliche Maß hinaus verarbeiten, es sei denn, dies wurde 

ausdrücklich mit dem Wirtschaftsteilnehmer vereinbart, der das Produkt in Verkehr bringt 

oder in Betrieb nimmt. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 72 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um den vorliegenden Artikel durch die Festlegung von Anforderungen, die 

Digitalproduktpass-Dienstleister erfüllen müssen, damit sie solche Dienstleister werden 

können, gegebenenfalls einschließlich eines Zertifizierungssystems zur Überprüfung der 

Einhaltung dieser Anforderungen, und durch die Festlegung von Anforderungen, die diese 

Diensteanbieter bei der Erbringung von digitalen Produktpass-Diensten erfüllen müssen, 

zu ergänzen. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen Verfahren für die 

Ausstellung und Überprüfung der digitalen Zertifikate von Wirtschaftsteilnehmern und 

anderen relevanten Akteuren festgelegt werden, die Zugangsrechte zu den im digitalen 

Produktpass enthaltenen Daten haben. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 73 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 12 

Eindeutige Kennung  

(1) Die in Anhang III Absatz 1 Buchstaben g und h genannten eindeutigen Kennungen 

der Wirtschaftsteilnehmer und die in Anhang III Absatz 1 Buchstabe i genannten 

eindeutigen Kennungen der Einrichtungen müssen den in Anhang III Absatz 1 

Buchstabe c und Anhang III Absatz 2 genannten Normen oder gleichwertigen 

europäischen oder internationalen Normen entsprechen, bis die Fundstellen 

harmonisierter Normen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

werden. 

(2) Steht noch keine in Anhang III Absatz 1 Buchstabe h genannte eindeutige Kennung 

des Wirtschaftsteilnehmers zur Verfügung, so beantragt der Wirtschaftsteilnehmer, 

der den digitalen Produktpass ausstellt oder aktualisiert, im Namen des betreffenden 

Akteurs eine eindeutige Kennung des Wirtschaftsteilnehmers und übermittelt diesem 

Akteur vollständige Angaben zur eindeutigen Kennung des 

Wirtschaftsteilnehmers, sobald diese ausgegeben ist. 

Vor der Antragstellung gemäß Unterabsatz 1 holt der Wirtschaftsteilnehmer, der den 

digitalen Produktpass ausstellt oder aktualisiert, die Bestätigung des betreffenden 

Akteurs darüber ein, dass es noch keine eindeutige Kennung des 

Wirtschaftsteilnehmers gibt. 
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(3) Steht noch keine in Anhang III Absatz 1 Buchstabe i genannte eindeutige Kennung 

der Einrichtung zur Verfügung, so beantragt der Wirtschaftsteilnehmer, der den 

digitalen Produktpass ausstellt oder aktualisiert, im Namen des für den betreffenden 

Standort oder das betreffende Gebäude verantwortlichen Akteurs eine eindeutige 

Kennung der Einrichtung und übermittelt dem betreffenden Akteur vollständige 

Angaben zur eindeutigen Kennung der Einrichtung, sobald diese ausgegeben ist. 

Vor der Antragstellung gemäß Unterabsatz 1 holt der Wirtschaftsteilnehmer, der den 

digitalen Produktpass ausstellt oder aktualisiert, die Bestätigung des betreffenden 

Akteurs darüber ein, dass es noch keine eindeutige Kennung der Einrichtung gibt. 

▌ 
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(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 72 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch die Festlegung von 

Vorschriften und Verfahren für das Lebenszyklusmanagement von Datenträgern 

und von eindeutigen Kennungen zu ergänzen. Gegenstand dieser delegierten 

Rechtsakte ist insbesondere 

a) die Festlegung von Vorschriften für Organisationen, die eine Ausgabestelle 

für eindeutige Kennungen und Datenträger werden möchten; und 

b) die Festlegung von Vorschriften für Wirtschaftsteilnehmer, die ihre eigenen 

eindeutigen Kennungen und Datenträger erstellen möchten, ohne von einer 

Ausgabestelle für eindeutige Kennungen und Datenträger abhängig zu sein. 
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(5) In den gemäß Absatz 4 erlassenen delegierten Rechtsakten werden die folgenden 

Elemente festgelegt: 

a) die Kriterien, die erfüllt sein müssen, um eine Ausgabestelle für eindeutige 

Kennungen und Datenträger zu werden, 

b) die Rolle einer Ausgabestelle für eindeutige Kennungen und Datenträger, 

c) die Vorschriften, mit denen sichergestellt wird, dass eindeutige Kennungen 

und Datenträger zuverlässig, überprüfbar und global einmalig sind, 

d) die Vorschriften für die Erstellung, Pflege, Aktualisierung und Entfernung 

von eindeutigen Kennungen und Datenträgern, 

e) die Vorschriften für die Datenverwaltung.  

(6) Bei der Festlegung der in Absatz 4 genannten Vorschriften und Verfahren 

a) bemüht sich die Kommission darum, die Interoperabilität zwischen 

verschiedenen Ansätzen sicherzustellen; 

b) trägt die Kommission den einschlägigen bestehenden technischen Lösungen 

und Standards Rechnung;  

c) stellt die Kommission sicher, dass die festgelegten Regeln und Verfahren so 

weit wie möglich technologieneutral bleiben. 
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Artikel 13 

Digitales Produktpassregister 

(1) Bis zum ... [ABl: Tag zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung einfügen] erstellt die Kommission ein digitales Register (im Folgenden 

„Register“), in dem auf sichere Weise mindestens die eindeutigen 

Produktkennungen gespeichert werden.  

Bei Produkten, die in das Zollverfahren „Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr“ übergeführt werden sollen, wird der Warencode im Register gespeichert.  

In dem Register werden die in Artikel 77 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/1542 

des Europäischen Parlaments und des Rates60 genannten individuellen 

Kennungen für Batterien gespeichert. 

▌ 

Die Kommission verwaltet das Register und stellt sicher, dass die in dem Register 

gespeicherten Daten sicher und im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union, 

einschließlich der geltenden Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten, 

verarbeitet werden. 

                                                
60  Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 
2008/98/EG und der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2006/66/EG (ABl. L 191 vom 28.7.2023, S. 1). 
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(2) Die Kommission legt in den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten fest, 

welche weiteren Daten nicht nur in den digitalen Produktpass aufgenommen, 

sondern auch in dem Register zu speichern sind, wobei sie mindestens folgende 

Kriterien berücksichtigt: 

a) die Notwendigkeit, die Überprüfung der Echtheit des digitalen Produktpasses 

zu ermöglichen; 

b) die Relevanz der Informationen für die Verbesserung der Effizienz und 

Wirksamkeit der Marktüberwachungs- und Zollkontrollen; 

c) die Notwendigkeit, einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für die 

Wirtschaftsteilnehmer und die Zollbehörden zu vermeiden. 

(3) In Bezug auf ihre Verantwortung für die Erstellung und Verwaltung des ▌ Registers 

und die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die sich aus dieser Tätigkeit 

ergeben könnten, gilt die Kommission als Verantwortlicher im Sinne des Artikels 3 

Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725. 

(4) Der Wirtschaftsteilnehmer, der das Produkt in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt, 

lädt die in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten in das ▌ Register hoch. 
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(5) Beim Hochladen der in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten durch den 

Wirtschaftsteilnehmer in das Register übermittelt das Register diesem 

Wirtschaftsteilnehmer automatisch eine eindeutige Registrierungskennung, die 

den drei für ein bestimmtes Produkt gemäß Absatz 4 in das Register 

hochgeladenen Kennungen zugeordnet ist. Diese Mitteilung des Registers gilt 

nicht als Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung oder anderem Unionsrecht. 

Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, in dem die 

Durchführungsbestimmungen für das Register festgelegt werden, einschließlich 

der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung der eindeutigen 

Registrierungskennung. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 73 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Kommission, die zuständigen nationalen Behörden und die Zollbehörden haben 

Zugang zu dem ▌ Register, damit sie ihre Aufgaben gemäß dem Unionsrecht 

wahrnehmen können. 
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Artikel 14 

Webportal für Informationen im digitalen Produktpass 

Die Kommission erstellt und pflegt ein öffentlich zugängliches Webportal, das es den 

Interessenträgern ermöglicht, die in digitalen Produktpässen enthaltenen Daten zu suchen 

und zu vergleichen. Das Webportal wird so gestaltet, dass sichergestellt ist, dass 

Interessenträger im Einklang mit ihren jeweiligen Zugriffsrechten nach den gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten nach den Daten suchen und diese vergleichen 

können. 
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Artikel 15 

Zollkontrollen im Zusammenhang mit dem digitalen Produktpass 

(1) Eine Person, die beabsichtigt, ein Produkt, das unter einen gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, in das Zollverfahren „Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr“ zu überführen, übermittelt den Zollbehörden die 

eindeutige Registrierungskennung dieses Produkts gemäß Artikel 13 Absatz 5 bzw. 

stellt ihnen diese zur Verfügung. 

Absatz 1 Unterabsatz 1 gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem das ▌ Register einsatzbereit 

ist. 

(2) Die Zollbehörden dürfen ein Produkt nur dann in den zollrechtlich freien Verkehr 

überführen, wenn sie mindestens überprüft haben, ob die in Artikel 13 Absatz 5 

genannte eindeutige Registrierungskennung und der ihnen mitgeteilte oder ihnen 

zur Verfügung gestellte Warencode den im Register gespeicherten Daten 

entsprechen.  

Die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannte Überprüfung erfolgt 

elektronisch und automatisch über die in Absatz 3 genannte Verknüpfung. Sie gilt 

ab dem Zeitpunkt, ab dem diese Verknüpfung einsatzbereit ist. 

Die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr gilt nicht als Nachweis für die 

Einhaltung dieser Verordnung oder anderem Unionsrecht. 

▌ 

(3) Die Kommission verknüpft das ▌ Register mit dem Single-Window-System der EU 

für den Austausch von Bescheinigungen im Zollbereich (EU CSW-CERTEX), 

wodurch der automatisierte Informationsaustausch mit den nationalen Zollsystemen 

über die Single-Window-Umgebung der EU für den Zoll gemäß der Verordnung 

(EU) 2022/2399 ermöglicht wird.  

▌ 

Diese Verknüpfung ist innerhalb von vier Jahren nach dem Tag des Inkrafttretens 

des in Artikel 13 Absatz 5 genannten Durchführungsrechtsakts einsatzbereit. 

▌ 
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(4) Die Kommission und die Zollbehörden können die im digitalen Produktpass und im 

Register ▌ enthaltenen Daten zur Wahrnehmung ihrer sich aus dem Unionsrecht 

ergebenden Aufgaben, einschließlich des Risikomanagements, der Zollkontrollen 

und der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013, abrufen und verwenden. 

(5) Dieser Artikel lässt die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 und Kapitel VII der 

Verordnung (EU) 2019/1020 sowie anderes Unionsrecht unberührt. 
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Kapitel IV 

Etiketten 

Artikel 16 

Etiketten 

(1) Ist in den Informationsanforderungen festgelegt, dass die Informationen gemäß 

Artikel 7 Absatz 7 Buchstabe c auf einem Etikett anzugeben sind, wird in den gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten Folgendes festgelegt: 

a) der Inhalt des Etiketts; 

b) die Gestaltung des Etiketts, wobei Sichtbarkeit und Lesbarkeit sicherzustellen 

sind; 

c) die Art und Weise, in der das Etikett den Kunden – auch im Fall des 

Fernabsatzes – unter Berücksichtigung der Anforderungen gemäß Artikel 32 

und der Auswirkungen auf die betreffenden Wirtschaftsteilnehmer anzuzeigen 

ist; 

d) gegebenenfalls elektronische Mittel für die Erstellung von Etiketten. 

(2) Beinhaltet eine Informationsanforderung die Angabe der Leistungsklasse auf einem 

Etikett, muss die Gestaltung des in Absatz 1 Buchstabe b genannten Etiketts für 

Kunden klar und leicht verständlich sein und es ihnen ermöglichen, die Leistung 

des Produkts in Bezug auf den jeweiligen Produktparameter leicht zu vergleichen 

und sich für leistungsfähigere Produkte zu entscheiden. 
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(3) Können bei energieverbrauchsrelevanten Produkten, für die gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/1369 eingeführte Energieetiketten gelten, Informationen über einen 

bestimmten Produktparameter, einschließlich der in Artikel 7 Absatz 4 der 

vorliegenden Verordnung genannten Leistungsklassen, nicht in das ▌ Energieetikett 

aufgenommen werden und vorausgesetzt, diese Informationen werden als 

relevanter und umfassender als die vom Energieetikett erfassten Informationen 

betrachtet, so kann die Kommission, nachdem sie das Risiko, Kunden zu verwirren, 

den Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsteilnehmer und die beste Möglichkeit, 

diese speziellen Informationen mitzuteilen, geprüft hat, gegebenenfalls die 

Einführung eines Etiketts gemäß der vorliegenden Verordnung anstelle des gemäß 

der Verordnung (EU) 2017/1369 erstellten Energieetiketts verlangen. 

(4) Bei der Festlegung der in Absatz 1 genannten Informationsanforderungen verlangt 

die Kommission gegebenenfalls, dass das Etikett Datenträger oder andere Mittel 

enthält, die den Kunden den Zugang zu zusätzlichen Informationen über das Produkt 

ermöglichen, einschließlich Mittel für den Zugang zum digitalen Produktpass ▌. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung gemeinsamer 

Anforderungen an die Gestaltung der Etiketten gemäß Artikel 7 Absatz 7 

Buchstabe c. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 73 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 17 

Nachbildung von Etiketten 

Produkte, die Etiketten tragen oder mit Etiketten versehen sind, die geeignet sind, die 

Kunden oder potenzielle Kunden durch Nachahmung der Etiketten gemäß Artikel 16 

irrezuführen oder zu verwirren, oder Produkte, denen andere Informationen beigefügt 

sind, die geeignet sind, die Kunden oder potenzielle Kunden in Bezug auf die Etiketten 

gemäß dem genannten Artikel irrezuführen oder zu verwirren, dürfen nicht in Verkehr 

gebracht oder in Betrieb genommen werden. 
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Kapitel V 

Priorisierung, Planung und Konsultation 

Artikel 18 

Priorisierung und Planung 

(1) Bei der Priorisierung von Produkten, die unter die Ökodesign-Anforderungen 

▌fallen sollen, analysiert die Kommission den potenziellen Beitrag dieser Produkte 

zur Verwirklichung der Klima-, Umwelt- und Energieeffizienzziele der Union und 

berücksichtigt dabei die folgenden Kriterien: 

a) das Potenzial zur Verbesserung der Produktaspekte, ohne unverhältnismäßige 

Kosten zu verursachen, wobei insbesondere Folgendes berücksichtigt wird: 

i) fehlendes oder unzulängliches Unionsrecht oder das Versagen von 

Marktkräften bzw. Selbstregulierungsmaßnahmen, um das Ziel 

zufriedenstellend anzugehen, und 

ii) die Leistungsunterschiede der auf dem Markt bereitgestellten Produkte 

mit gleichwertigen Funktionen in Bezug auf die Produktaspekte; 

b) das Verkaufs- und Handelsvolumen dieser Produkte in der Union; 

c) die Verteilung der Klima- und Umweltauswirkungen, des Energieverbrauchs, 

des Ressourcenverbrauchs und des Abfallaufkommens dieser Produkte entlang 

der Wertschöpfungskette▌; 

d) ob gemäß Artikel 4 erlassene delegierte Rechtsakte vor dem Hintergrund von 

Technologie- und Marktentwicklungen regelmäßig überarbeitet und angepasst 

werden müssen. 

Zudem strebt die Kommission eine Bewertung der Frage an, ob mit diesen 

Produkten ein Beitrag zum Funktionieren des Binnenmarkts und zur 

Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft der Union geleistet werden kann. 
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(2) Bei der Priorisierung von Aspekten, die von horizontalen Ökodesign-

Anforderungen erfasst werden sollen, berücksichtigt die Kommission die Vorteile, 

die sich aus dem Einbeziehen eines großen Spektrums von Produkten in den 

selben delegierten Rechtsakt für das Erreichen der Ziele dieser Verordnung ergibt  

(3) Die Kommission erlässt einen Arbeitsplan und macht ihn zusammen mit den 

einschlägigen vorbereitenden Unterlagen öffentlich zugänglich (im Folgenden 

„Arbeitsplan“). In dem Arbeitsplan wird eine Liste von Produktgruppen▌, die mit 

Blick auf die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen Vorrang haben, und der 

voraussichtliche Zeitplan für deren Festlegung angegeben. Diese Liste umfasst die 

Produktaspekte und Produktgruppen, denen im Hinblick auf die Festlegung 

horizontaler Ökodesign-Anforderungen Vorrang gegeben wird, sowie die 

unverkauften Verbraucherprodukte, für die – falls angezeigt – die Einführung 

eines Vernichtungsverbots durch die Wirtschaftsakteure auf der Grundlage der 

gemäß Artikel 26 Absatz 1 bereitgestellten konsolidierten Informationen und 

anderer verfügbarer Anhaltspunkte in Betracht gezogen werden soll. 

Die Kommission prüft bei der erstmaligen Ermittlung der Produkte, für die sie zu 

prüfen gedenkt, ob den Wirtschaftsteilnehmern die Vernichtung untersagt wird, 

insbesondere die Aufnahme von Elektro- und Elektronikgeräten. 

Der Arbeitsplan betrifft einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und wird 

regelmäßig aktualisiert.  

Beim Erlass oder der Aktualisierung des Arbeitsplans berücksichtigt die Kommission 

die in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Kriterien▌. 
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(4) Vor dem Erlass eines Arbeitsplans legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament dessen Entwurf vor. 

(5) Im ersten Arbeitsplan, der bis zum … [ABl: Tag einfügen: neun Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] zu erlassen ist, räumt die Kommission den 

folgenden Produktgruppen Vorrang ein: 

a) Eisen und Stahl, 

b) Aluminium, 

c) Textilien, insbesondere Bekleidung und Schuhwerk, 

d) Möbel, einschließlich Matratzen, 

e) Reifen, 

f) Waschmittel, 
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g) Anstrichmittel, 

h) Schmierstoffe, 

i) Chemikalien, 

j) energieverbrauchsrelevante Produkte, für die erstmals Ökodesign-

Anforderungen festgelegt werden sollen oder für die bestehende, aufgrund 

der Richtlinie 2009/125/EG angenommene Durchführungsmaßnahmen im 

Rahmen der vorliegenden Verordnung zu überprüfen sind, und 

k) Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie und sonstige 

Elektronikgeräte.  

Die Kommission begründet ihre Entscheidung im Arbeitsplan, wenn sie eine der in 

Unterabsatz 1 genannten Produktgruppen nicht in den ersten Arbeitsplan oder 

andere Produktgruppen in den Arbeitsplan aufgenommen hat. 
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(5) Sofern keine angemessenen Leistungs- und Informationsanforderungen für den 

Umweltfußabdruck und den CO2-Fußabdruck von Zement gemäß der Verordnung 

zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 

Bauproduktenfestgelegt wurden, legt die Kommission nicht vor dem 31. Dezember 

2028 und spätestens bis zum 1. Januar 2030 in einem gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakt Ökodesign-Anforderungen für Zement fest.  

(6) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat jährlich 

über die Fortschritte bei der Umsetzung des Arbeitsplans. 
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Artikel 19 

Ökodesign-Forum 

Die Kommission setzt ein Ökodesign-Forum als Sachverständigengruppe ein, an der von 

den Mitgliedstaaten benannte Sachverständige und alle an dem in Rede stehenden Produkt 

oder der in Rede stehenden Produktgruppe interessierten Kreise ausgewogen und wirksam 

beteiligt sind.  

Das Ökodesign-Forum leistet insbesondere Beiträge in folgender Form:  

a) Ausarbeitung von Ökodesign-Anforderungen,  

b) Ausarbeitung von Arbeitsplänen,  

c) Prüfung der Wirksamkeit der festgelegten Marktüberwachungsmechanismen,  

d) Beurteilung von Selbstregulierungsmaßnahmen,  

e) Beurteilung des Verbots der Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte 

zusätzlich zu denen, die in der Liste in Anhang VII enthalten sind. 

▌ 
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Artikel 20 

Sachverständigengruppe der Mitgliedstaaten 

(1) Die Kommission setzt als Untergruppe des Ökodesign-Forums eine 

Sachverständigengruppe der Mitgliedstaaten ein, die sich aus von den 

Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen zusammensetzt. 

Diese Sachverständigen leisten insbesondere Beiträge in folgender Form: 

a) Ausarbeitung von Ökodesign-Anforderungen,  

b) Beurteilung von Selbstregulierungsmaßnahmen, 

c) Austausch von Informationen und bewährten Verfahren in Bezug auf 

Maßnahmen zur Verbesserung der Einhaltung dieser Verordnung, 

d) Festlegung von Prioritäten gemäß Artikel 26. 
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Artikel 21 

Selbstregulierungsmaßnahmen 

(1) ▌Wirtschaftsteilnehmer können der Kommission Selbstregulierungsmaßnahmen zur 

Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für Produkte unterbreiten, wenn diese 

Produkte nicht in den Geltungsbereich eines gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakts fallen und nicht in den Arbeitsplan aufgenommen wurden. 

Diese Wirtschaftsteilnehmer müssen dabei nachweisen, dass die in Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels genannten Kriterien erfüllt sind. ▌ 

(2) Eine gemäß Absatz 1 unterbreitete Selbstregulierungsmaßnahme muss die 

folgenden Informationen enthalten: 

a) eine Liste der Wirtschaftsteilnehmer, die die Selbstregulierungsmaßnahme 

unterzeichnet haben; 

b) die Ökodesign-Anforderungen an Produkte, die unter die 

Selbstregulierungsmaßnahme fallen; 

c) einen detaillierten, transparenten und objektiven Überwachungsplan mit klar 

aufgeführten Aufgaben für die Industrie und die unabhängigen Prüfer, 

einschließlich der in Anhang VI Nummer 6 festgelegten Kriterien; 
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d) Regeln zu den von den Unterzeichnern zu meldenden Informationen sowie zu 

Prüfungen und Kontrollen; 

e) Regeln zu den Folgen der Nichteinhaltung durch einen Unterzeichner, die 

Bestimmungen enthalten, nach denen der Unterzeichner, wenn er nicht 

innerhalb von drei Monaten ausreichende Korrekturmaßnahmen ergriffen 

hat, aus der Liste der Unterzeichner der Selbstregulierungsmaßnahme 

gestrichen wird; 

f) einen Hinweis, inwiefern mit der gemäß Absatz 1 unterbreiteten 

Selbstregulierungsmaßnahme die ökologische Nachhaltigkeit von Produkten 

im Einklang mit den Zielen dieser Verordnung schneller und 

kostengünstiger verbessert wird, als dies bei einem gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt der Fall wäre; diesem Hinweis sind 

Nachweise beizufügen, bei denen es sich um eine strukturierte technische, 

ökologische und wirtschaftliche Analyse handelt, mit der die Ökodesign-

Anforderungen und Ziele der Selbstregulierungsmaßnahme begründet und 

die Auswirkungen dieser Ökodesign-Anforderungen bewertet werden. 
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Die Unterzeichner der Selbstregulierungsmaßnahme müssen die in diesem Absatz 

genannten Informationen ▌stets auf dem neuesten Stand halten und auf einer 

öffentlich und unentgeltlich zugänglichen Website bereitstellen.  

Die Unterzeichner der Selbstregulierungsmaßnahme unterrichten die Kommission 

unverzüglich über alle Änderungen der Selbstregulierungsmaßnahme, 

insbesondere über alle sie betreffenden Änderungen. 

(3) Die Kommission bewertet die unterbreitete Selbstregulierungsmaßnahme und holt 

erforderlichenfalls wissenschaftliche Gutachten von dezentralen Agenturen der 

Union ein. In dieser Bewertung überprüft die Kommission, ▌ob folgende Kriterien 

erfüllt sind: 

a) die Selbstregulierungsmaßnahme wurde von mindestens zwei 

Wirtschaftsteilnehmern unterbreitet; 

b) der mengenmäßige Marktanteil der Unterzeichner der 

Selbstregulierungsmaßnahme in Bezug auf die unter diese Maßnahme 

fallenden Produkte beträgt mindestens 80 % der in Verkehr gebrachten oder in 

Betrieb genommenen Einheiten; 

c) die Selbstregulierungsmaßnahme trägt schneller oder kostengünstiger dazu bei, 

die ökologische Nachhaltigkeit von Produkten im Einklang mit den Zielen 

dieser Verordnung zu verbessern und den freien Warenverkehr im 

Binnenmarkt sicherzustellen ▌als ein gemäß Artikel 4 erlassener delegierter 

Rechtsakt und besteht aus Ökodesign-Anforderungen, die für die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung erforderlich sind; 
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d) die Selbstregulierungsmaßnahme erfüllt die in Anhang VI festgelegten 

Kriterien; 

▌ 

e) die Selbstregulierungsmaßnahme steht im Einklang mit dem Unionsrecht und 

den internationalen Handelsverpflichtungen der Union.  

Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt mit einer Liste von 

Selbstregulierungsmaßnahmen, die die Kriterien dieses Artikels erfüllen. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 73 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren erlassen. 
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(4) Die Kommission kann die Unterzeichner einer Selbstregulierungsmaßnahme, die in 

einem gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 erlassenen Durchführungsrechtsakt 

aufgeführt ist, jederzeit auffordern, innerhalb eines angemessenen Zeitraums eine 

überarbeitete und aktualisierte Fassung der Maßnahme vorzulegen, wenn es zu der 

betreffenden Produktgruppe relevante Markt- oder Technologieentwicklungen gibt. 

Hat die Kommission Grund zu der Annahme, dass die in diesem Artikel festgelegten 

Kriterien nicht mehr erfüllt sind, so legen die Unterzeichner innerhalb von drei 

Monaten nach der Aufforderung durch die Kommission eine überarbeitete und 

aktualisierte Fassung dieser Maßnahme vor. 

(5) Sobald eine Selbstregulierungsmaßnahme in einem Durchführungsrechtsakt gemäß 

Absatz 3 Unterabsatz 2 aufgeführt ist, erstatten die Unterzeichner dieser Maßnahme 

der Kommission in regelmäßigen, in diesem Durchführungsrechtsakt festgelegten 

Abständen Bericht zu den Fortschritten bei der Verwirklichung der Ziele der 

Selbstregulierungsmaßnahmen und weisen dabei nach, dass die in Absatz 3 

▌festgelegten Kriterien weiterhin erfüllt sind.  

Der in Anhang VI Nummer 6 genannte unabhängige Prüfer setzt die Kommission 

davon in Kenntnis, wenn ein Unterzeichner die Anforderungen nicht erfüllt.  

Fortschrittsberichte einschließlich der Berichte des unabhängigen Prüfers über 

die Einhaltung der Anforderungen sowie Mitteilungen über die Nichterfüllung der 

Anforderungen und entsprechende Korrekturmaßnahmen werden von den 

Unterzeichnern auf einer öffentlich zugänglichen Website bereitgestellt.  
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(6) Ist die Kommission ▌der Auffassung, dass eine Selbstregulierungsmaßnahme, die in 

einem gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 erlassenen Durchführungsrechtsakt 

aufgeführt ist, die in diesem Artikel festgelegten Kriterien nicht mehr erfüllt oder 

haben die Unterzeichner dieser Selbstregulierungsmaßnahme die in Absatz 4 

genannte Frist nicht eingehalten, so streicht sie im Wege von 

Durchführungsrechtsakten diese Maßnahme aus der in Absatz 3 genannten Liste. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 73 Absatz 2 

genannten Beratungsverfahren erlassen.  

Wurde eine Selbstregulierungsmaßnahme aus der Liste gemäß Absatz 3 

gestrichen, so kann die Kommission in einem gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakt Ökodesign-Anforderungen festlegen, die für das unter diese 

Selbstregulierungsmaßnahme fallende Produkt gelten. 
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Artikel 22 

▌Kleine und mittlere Unternehmen 

(1) Im Rahmen der Programme zugunsten von KMU und insbesondere 

Kleinstunternehmen stellt die Kommission sicher, dass es Initiativen gibt, die 

diesen Unternehmen helfen, die ökologische Nachhaltigkeit, unter anderem die 

Energieeffizienz, in ihre Wertschöpfungskette einzubeziehen. 

(2) Beim Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 verabschiedet die Kommission 

in Ergänzung dieser delegierten Rechtsakte erforderlichenfalls digitale Instrumente 

und Leitlinien, mit denen den Besonderheiten von KMU und insbesondere 

Kleinstunternehmen Rechnung getragen wird, die im betreffenden Sektor des 

Produkts oder der Produktgruppe tätig sind, um die Umsetzung dieser Verordnung 

durch diese Unternehmen zu erleichtern. Bei der Ausarbeitung dieser Leitlinien 

konsultiert die Kommission Vertretungsorganisationen von KMU. 
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(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um KMU und 

insbesondere Kleinstunternehmen dabei zu unterstützen, die Ökodesign-

Anforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte einzuhalten. 

Die Mitgliedstaaten konsultieren Vertretungsorganisationen von KMU zu der 

Frage, welche Maßnahmen KMU als nützlich erachten. 

Diese Maßnahmen umfassen mindestens die Sicherstellung der Verfügbarkeit von 

zentralen Anlaufstellen oder ähnlichen Strukturen zur Sensibilisierung für 

Ökodesign-Anforderungen und zur Schaffung von Verknüpfungsmöglichkeiten für 

KMU und insbesondere Kleinstunternehmen, damit diese sich auf die Ökodesign-

Anforderungen einstellen können. 

Unbeschadet der geltenden Vorschriften über staatliche Beihilfen können diese 

Maßnahmen Folgendes umfassen: 

a) finanzielle Unterstützung, unter anderem in Form von steuerlichen 

Vergünstigungen und Investitionen in die physische und digitale Infrastruktur, 

b) Zugang zu Finanzmitteln, 

c) Fachschulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter, 

d) organisatorische und technische Unterstützung. 
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Kapitel VI 

Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte 

Artikel 23 

Allgemeiner Grundsatz zur Verhinderung der Vernichtung 

Die Wirtschaftsakteure ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, von denen nach 

vernünftigem Ermessen angenommen werden kann, dass mit ihnen verhindert werden 

kann, dass unverkaufte Verbraucherprodukte vernichtet werden müssen. 

Artikel 24 

Offenlegung von Informationen über unverkaufte Verbraucherprodukte 

(1) ▌Wirtschaftsteilnehmer, die unverkaufte Verbraucherprodukte unmittelbar 

entsorgen oder in ihrem Auftrag entsorgen lassen, müssen Folgendes offenlegen: 

a) die Anzahl und das Gewicht der pro Jahr entsorgten unverkauften 

Verbraucherprodukte nach Art oder Kategorie der Produkte; 

b) die Gründe für die Entsorgung der Produkte und, falls geltend gemacht, die 

einschlägige Ausnahme nach Artikel 25 Absatz 5; 
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c) den Anteil der zugeführten entsorgten Produkte – sei es direkt oder über 

einen Dritten –zu jeder der folgenden Tätigkeiten: Vorbereitung zur 

Wiederverwendung einschließlich Instandsetzung und Wiederaufarbeitung, 

zum Recycling, zu sonstiger Verwertung einschließlich der energetischen 

Verwertung und zur Beseitigung, im Einklang mit der Abfallhierarchie gemäß 

Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG; 

d) die Maßnahmen, die zum Zwecke der Verhinderung der Vernichtung 

unverkaufter Verbraucherprodukte geplant wurden. 

Die Wirtschaftsteilnehmer legen die in Unterabsatz 1 genannten Informationen klar 

und deutlich erkennbar zumindest auf einer leicht zugänglichen Seite ihrer Website 

offen▌. Wirtschaftsteilnehmer, die gemäß Artikel 19a oder 29a der Richtlinie 

2013/34/EU verpflichtet sind, die Nachhaltigkeitsberichterstattung in ihrem 

Lagebericht zu veröffentlichen, können auch diese Informationen in die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung aufnehmen.  

Die Wirtschaftsteilnehmer legen die in Unterabsatz 1 genannten Informationen 

jährlich offen und nehmen als Teil dieser Informationen die im vorangegangenen 

Geschäftsjahr entsorgten unverkauften Verbraucherprodukte auf. Sie machen die 

Informationen für jedes Jahr öffentlich zugänglich. Die erste Offenlegung umfasst 

die unverkauften Verbraucherprodukte, die im ersten vollständigen Geschäftsjahr, 

in dem diese Verordnung in Kraft ist, entsorgt wurden. 

Dieser Absatz findet auf Kleinst- und Kleinunternehmen keine Anwendung. 

Dieser Absatz findet auf mittlere Unternehmen ab dem … [ABl.: Tag einfügen: 

sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Anwendung.  
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(2) Die Wirtschaftsteilnehmer übermitteln auf Anfrage der Kommission oder einer 

zuständigen nationalen Behörde alle Informationen und Unterlagen, die für den 

Nachweis der Lieferung und des Empfangs der gemäß Absatz 1 Buchstabe c dieses 

Artikels offengelegten entsorgten Produkte erforderlich sind, sowie – falls 

relevant – die Informationen, die für den Nachweis der Anwendbarkeit einer 

Ausnahme gemäß Artikel 25 Absatz 5 notwendig sind, es sei denn, diese 

Informationen stehen der zuständigen nationalen Behörde auf der Grundlage 

eines anderen Rechtsakts zur Verfügung. Diese Informationen und Unterlagen 

werden innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Anfrage auf Papier oder in 

elektronischer Form übermittelt.  
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(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die Einzelheiten und 

das Format für die Offenlegung der in Absatz 1 genannten Informationen 

einschließlich der Abgrenzung der Art oder Kategorie der Produkte sowie die 

Vorgehensweise für die Überprüfung der Informationen festgelegt werden.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 73 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum … [ABl.: Tag 

einfügen: zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

erlassen.  

 

▌ 
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Artikel 25 

Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte 

(1) Ab dem … [ABl.: Tag einfügen: 24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] ist die Vernichtung der in Anhang VII aufgeführten 

unverkauften Verbraucherprodukte verboten. 

 Dieser Absatz findet auf Kleinst- und Kleinunternehmen keine Anwendung.  

 Dieser Absatz findet auf mittlere Unternehmen ab dem … [ABl.: Tag einfügen: 

sechs Jahre ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] Anwendung. 

(2) Wirtschaftsteilnehmer, die dem in Absatz 1 genannten Verbot nicht unterliegen, 

dürfen unverkaufte Verbraucherprodukte, die ihnen zum Zwecke der Umgehung 

dieses Verbots geliefert werden, nicht vernichten. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 72 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Anhang VII zu folgenden Zwecken zu erlassen: 

a) Aufnahme Produkte, um den Umweltauswirkungen ihrer Vernichtung 

Rechnung zu tragen, 

b) falls notwendig, Aktualisierung der Einträge innerhalb von Produktgruppen, 

um sie an etwaige Änderungen ihrer jeweiligen Warencodes oder -

bezeichnungen anzupassen, die in Anhang I der Verordnung (EWG) 

Nr. 2658/87 vorgenommen werden. 

(4) Bei der Ausarbeitung eines gemäß Absatz 3 Buchstabe a erlassenen delegierten 

Rechtsakts unternimmt die Kommission folgende Schritte: 

a) Bewertung der Verbreitung und der Umweltauswirkungen der Vernichtung 

bestimmter unverkaufter Verbraucherprodukte, 

b) Berücksichtigung der von den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel 24 

Absatz 1 offengelegten Informationen, 

c) Durchführung einer Folgenabschätzung auf der Grundlage der besten 

verfügbaren Erkenntnisse und Analysen sowie erforderlichenfalls 

zusätzlicher Studien. 

In diesem delegierten Rechtsakt werden sein Geltungsbeginn und etwaige Stufen- 

oder Übergangsregelungen bzw. -fristen festgelegt. 
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(5) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 72 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 

dieser Verordnung durch Festlegung von Ausnahmen vom Verbot der 

Vernichtung von in Anhang VII aufgeführten unverkauften 

Verbraucherprodukten, sofern diese Ausnahmen aus folgenden Gründen 

angemessen sind: 

a) Gesundheits-, Hygiene- und Sicherheitsgründe; 

b) Schäden an Produkten, die bei der Handhabung entstehen oder festgestellt 

werden, nachdem Produkte zurückgegeben worden sind, und die nicht 

kosteneffizient repariert werden können; 

c) fehlende Eignung der Produkte für den vorgesehenen Zweck unter 

Berücksichtigung, sofern anwendbar, des Unionsrechts und nationalem 

Recht bzw. technischer Normen auf Unions- oder nationaler Ebene; 

d) Ablehnung von Produkten für die Verwendung als Spende;  

e) fehlende Eignung der Produkte für die Vorbereitung zur Wiederverwendung 

oder Wiederaufarbeitung; 

f) Unverkäuflichkeit von Produkten aufgrund eines Verstoßes gegen Rechte 

des geistigen Eigentums, einschließlich gefälschter Produkte; 

g) Vernichtung ist die Option mit den geringsten negativen 

Umweltauswirkungen. 
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In diesen delegierten Rechtsakten kann auch festgelegt werden, dass das in 

Absatz 1 dieses Artikels genannte Verbot der Vernichtung unverkaufter 

Verbraucherprodukte oder die in Artikel 24 festgelegte Offenlegungspflicht auf 

Kleinst- und Kleinunternehmen Anwendung findet, wenn genügend 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dieses Verbot bzw. diese Pflicht 

möglicherweise über solche Unternehmen umgangen wird.  

Der erste in Unterabsatz 1 genannte delegierte Rechtsakt wird spätestens am … 

[ABl.: Tag einfügen: zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] erlassen.  

Artikel 26 

Konsolidierte Information zu unverkauften Verbraucherprodukten  

Die Kommission veröffentlicht spätestens am … [ABl.: Tag einfügen: 36 Monate nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] und danach alle 36 Monate auf ihrer Website 

konsolidierte Informationen über die Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte und 

macht dabei folgende Angaben: 

a) Verbreitung der Vernichtung bestimmter Gruppen unverkaufter 

Verbraucherprodukte pro Jahr auf der Grundlage der von den 

Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel 24 Absatz 1 offengelegten Informationen; 

b) relative Umweltauswirkungen der Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte 

je Produktgruppe. 
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Kapitel VII 

Pflichten der Wirtschaftsteilnehmer 

Artikel 27 

Pflichten der Hersteller 

(1) Wenn Hersteller Produkte, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakt fallen, in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, stellen sie Folgendes 

sicher: 

a) Die Produkte wurden im Einklang mit den Leistungsanforderungen der 

gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte entworfen und hergestellt. 

b) Den Produkten wurden die nach Artikel 7 und den gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakten erforderlichen Informationen beigefügt. 

c) Im Einklang mit Artikel 9 und den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakten liegt für die Produkte ein digitaler Produktpass und eine 

Sicherungskopie seiner aktuellen Fassung vor, die gemäß Artikel 10 Absatz 4 

von einem unabhängigen Digitalproduktpass-Drittdienstleister gespeichert 

wird. 
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(2) Bevor die Hersteller ein Produkt in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, das 

unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, führen sie das in 

diesem delegierten Rechtsakt festgelegte Konformitätsbewertungsverfahren durch 

oder lassen es in ihrem Namen durchführen und erstellen die erforderlichen 

technischen Unterlagen▌. 

Wurde mit diesem Verfahren nachgewiesen, dass ein Produkt, das unter einen gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, den geltenden Anforderungen 

entspricht, so stellen die Hersteller eine EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 44 

aus und bringen die CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 46 an. Wenn die Kommission 

gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe d alternative Vorschriften festgelegt hat, muss 

der Hersteller jedoch im Einklang mit diesen Vorschriften eine ▌entsprechende 

Konformitätskennzeichnung anbringen. 
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(3) Die Hersteller bewahren die technischen Unterlagen und die EU-

Konformitätserklärung über einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem 

Inverkehrbringen bzw. der Inbetriebnahme eines Produkts, das unter einen gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, auf, es sei denn, in diesem 

delegierten Rechtsakt wurde ein anderer Zeitraum ▌festgelegt▌.  

(4) Die Hersteller stellen durch geeignete Verfahren sicher, dass bei Produkten, die 

unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fallen und die Teil 

einer Serienfertigung sind, stets Konformität mit den geltenden Anforderungen 

sichergestellt ist. Änderungen am Herstellungsverfahren, an der Produktgestaltung 

oder den Produkteigenschaften sowie Änderungen der harmonisierten Normen, 

gemeinsamen Spezifikationen oder anderen technischen Spezifikationen, auf die bei 

Erklärung der Produktkonformität verwiesen wird oder die bei der Überprüfung der 

Konformität herangezogen werden, werden von den Herstellern angemessen 

berücksichtigt, und falls die Hersteller feststellen, dass die Konformität des Produkts 

dadurch beeinträchtigt wird, so führen sie eine erneute Bewertung entsprechend dem 

in Absatz 2 genannten anwendbaren Konformitätsbewertungsverfahren durch 

▌oder lassen eine solche erneute Bewertung durchführen. 
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(5) Die Hersteller stellen sicher, dass ihre Produkte, die unter einen gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt fallen, eine Typen-, Chargen- oder Seriennummer 

oder ein anderes Kennzeichen zu ihrer Identifikation tragen, oder, falls dies aufgrund 

der Größe oder Art des Produkts nicht möglich ist, dass die erforderlichen 

Informationen auf der Verpackung oder in den dem Produkt beigefügten Unterlagen 

angegeben werden. 

(6) Bei Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt 

fallen, müssen die Hersteller ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder 

ihre eingetragene Handelsmarke, ihre Postanschrift und die elektronischen 

Kommunikationsmittel, über die sie erreicht werden können, folgendermaßen 

angeben: 

a) im etwaigen öffentlichen Teil des digitalen Produktpasses und 

b) auf dem Produkt selbst oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der 

Verpackung oder in den dem Produkt beigefügten Unterlagen. 

In dieser Anschrift muss eine zentrale Stelle angegeben werden, unter der der 

Hersteller kontaktiert werden kann. Die Kontaktdaten müssen klar, verständlich 

und lesbar sein.  
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(7) Die Hersteller stellen sicher, dass Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt fallen, in digitalem Format eine 

Gebrauchsanleitung des Produkts (im Folgenden „digitale Gebrauchsanleitung“) in 

einer Sprache beigefügt ist, die leicht verstanden werden kann und die vom 

betreffenden Mitgliedstaat festgelegt wird. Diese digitale Gebrauchsanleitung muss 

klar, verständlich und lesbar sein und mindestens – wie in dem genannten delegierten 

Rechtsakten vorgesehen – die Informationen enthalten, die in Artikel 7 Absatz 2 

Buchstabe b Ziffer ii festgelegt sind. 

Die Hersteller müssen jedoch auf Papier in prägnanter Form 

Sicherheitsinformationen und eine Gebrauchsanleitung, die für die Gesundheit 

und Sicherheit der Kunden und anderer relevanter Akteure relevant sind, 

bereitstellen.  
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Wenn der Hersteller die digitale Gebrauchsanleitung bereitstellt, muss er sie in 

einen digitalen Produktpass aufnehmen und sie über den entsprechenden 

Datenträger zugänglich machen oder, falls der digitale Produktpass nicht 

anwendbar ist, auf dem Produkt oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dessen 

Verpackung oder in beigefügten Unterlagen angeben, wie auf die digitale 

Gebrauchsanleitung zugegriffen werden kann.  

Der Hersteller muss die digitale Gebrauchsanleitung in einem Format zur 

Verfügung stellen, das heruntergeladen und auf einem elektronischen Gerät 

gespeichert werden kann, sodass sie stets zugänglich ist, und er muss sie während 

der erwarteten Lebensdauer des Produkts, jedoch mindestens zehn Jahre nach 

dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme des Produkts, online zugänglich 

machen. 

Auf Verlangen des Verbrauchers beim Kauf oder bis zu sechs Monate nach dem 

Kauf muss der Hersteller die digitale Gebrauchsanleitung innerhalb eines Monats 

nach Erhalt dieses Verlangens unentgeltlich auf Papier bereitstellen. 

In den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten kann festgelegt werden, 

dass bestimmte Informationen, die Teil der digitalen Gebrauchsanleitung sind, 

auch auf Papier bereitgestellt werden müssen. 
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(8) Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein 

unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fallendes, von ihnen in 

Verkehr gebrachtes oder in Betrieb genommenes Produkt nicht den Anforderungen 

dieses delegierten Rechtsakts entspricht, ergreifen unverzüglich die erforderlichen 

Korrekturmaßnahmen, um die Konformität dieses Produkts herzustellen oder es 

erforderlichenfalls sofort vom Markt zu nehmen oder zurückzurufen. 

Die Hersteller unterrichten unverzüglich die Marktüberwachungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt auf dem Markt bereitgestellt oder in 

Betrieb genommen haben, über die mutmaßliche Nichtkonformität und die 

ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

(9) Die Hersteller machen Kommunikationskanäle wie eine Telefonnummer, eine E-

Mail-Adresse oder einen speziellen Bereich auf ihrer Website öffentlich verfügbar, 

wobei sie den Barrierefreiheitsanforderungen für Menschen mit Behinderungen 

Rechnung tragen, damit die Kunden Beschwerden oder Bedenken in Bezug auf die 

mögliche Nichtkonformität von Produkten vorbringen können. 

Die Hersteller führen ein Verzeichnis der eingegangenen Beschwerden und 

Bedenken und stellen es auf Verlangen einer Marktüberwachungsbehörde zur 

Verfügung, und zwar so lange, wie es für die Zwecke dieser Verordnung 

erforderlich ist, jedoch nicht länger als fünf Jahre nach deren Eingang.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 201 

(10) Bei Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt 

fallen, müssen die Hersteller ▌der zuständigen nationalen Behörde auf deren 

begründetes Verlangen alle für den Nachweis der Konformität der betreffenden 

Produkte erforderlichen Informationen und Unterlagen einschließlich der 

technischen Unterlagen in einer Sprache, die von dieser Behörde leicht verstanden 

werden kann, übermitteln. Diese Informationen und Unterlagen sind so bald wie 

möglich und in jedem Fall innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines von dieser 

Behörde geäußerten Verlangens auf Papier oder in elektronischer Form zu 

übermitteln. 

Die Hersteller kooperieren mit der zuständigen nationalen Behörde bei allen 

Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit der Nichtkonformität mit den 

Anforderungen, die in einem gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten 

Rechtsakt vorgesehen sind. 
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Artikel 28 

Bevollmächtigte 

(1) Ein Hersteller kann schriftlich einen Bevollmächtigten benennen. 

Die Pflichten gemäß Artikel 27 Absatz 1 und die Erstellung der technischen 

Unterlagen sind nicht Teil des Auftrags des Bevollmächtigten. 

(2) Ein Bevollmächtigter nimmt die im Auftrag des Herstellers festgelegten Aufgaben 

wahr. Der Auftrag muss es dem Bevollmächtigten ermöglichen, mindestens folgende 

Aufgaben wahrzunehmen: 

a) Aufbewahrung der EU-Konformitätserklärung und der technischen Unterlagen 

für die nationalen Marktüberwachungsbehörden über einen Zeitraum von zehn 

Jahren ab dem Inverkehrbringen bzw. der Inbetriebnahme eines Produkts, das 

unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, es sei denn, 

in diesem delegierten Rechtsakt wurde ein anderer Zeitraum festgelegt; 

b) auf Verlangen der zuständigen nationalen Behörden Kooperation bei allen 

ergriffenen Maßnahmen im Hinblick auf Fälle der Nichtkonformität der 

Produkte, die zum Auftrag des Bevollmächtigten gehören; 
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c) auf begründetes Verlangen einer zuständigen nationalen Behörde so bald wie 

möglich und jedenfalls innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines solchen 

Verlangens Übermittlung aller zum Nachweis der Konformität des Produkts 

erforderlichen Informationen und Unterlagen an diese Behörde in einer 

Sprache, die für diese Behörde leicht verständlich ist; 

d) Beendigung des Auftrags, falls der Hersteller seine Pflichten aus dieser 

Verordnung ▌verletzt. 
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Artikel 29 

Pflichten der Importeure 

(1) Importeure dürfen in Bezug auf Produkte, die unter einen gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt fallen, nur Produkte in Verkehr bringen, die die 

Anforderungen der geltenden delegierten Rechtsakte erfüllen. 

(2) Bevor Importeure ein Produkt, das unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakt fällt, in Verkehr bringen, müssen sie Folgendes sicherstellen: 

a) der Hersteller hat das entsprechende Konformitätsbewertungsverfahren 

durchgeführt und die technischen Unterlagen erstellt, 

b) dem Produkt wurden die nach Artikel 7 und den gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakten erforderlichen Informationen beigefügt und 

c) im Einklang mit Artikel 9 und den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakten liegt für die Produkte ein digitaler Produktpass und eine 

Sicherungskopie seiner aktuellen Fassung vor, die gemäß Artikel 10 Absatz 4 

von einem unabhängigen Digitalproduktpass-Drittdienstleister gespeichert 

wird.  
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Der Importeur muss ferner sicherstellen, dass ein Produkt, das unter einen gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, mit der erforderlichen CE-

Kennzeichnung gemäß Artikel 45, gegebenenfalls im Einklang mit den 

Vorschriften und Bedingungen gemäß Artikel 46, oder einer alternativen 

Konformitätskennzeichnung entsprechend einem gemäß Artikel 4 Absatz 6 

Buchstabe d erlassenen delegierten Rechtsakt versehen ist, dass dem Produkt die 

erforderlichen Unterlagen beigefügt sind und dass der Hersteller die Anforderungen 

des Artikels 27 Absätze 5 und 6 erfüllt hat. 

Ist ein Importeur der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein 

Produkt die Anforderungen der geltenden gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakte nicht erfüllt, so darf er dieses Produkt weder in Verkehr bringen noch in 

Betrieb nehmen, bis die Konformität des Produkts hergestellt ist. 
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(3) Bei Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt 

fallen, müssen die Importeure ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen 

oder ihre eingetragene Handelsmarke, ihre Postanschrift und die elektronischen 

Kommunikationsmittel, über die sie erreicht werden können, folgendermaßen 

angeben: 

a) im etwaigen öffentlichen Teil des digitalen Produktpasses und 

b) auf dem Produkt selbst oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der 

Verpackung oder in den dem Produkt beigefügten Unterlagen. 

Die Kontaktdaten müssen klar, verständlich und lesbar sein. 

(4) Die Importeure müssen sicherstellen, dass einem Produkt, das unter einen gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, eine digitale Gebrauchsanleitung 

die in einer Sprache zur Verfügung gestellt wird, die ▌leicht verstanden werden kann 

und die vom betreffenden Mitgliedstaat festgelegt wird. Diese Gebrauchsanleitung 

muss klar, verständlich und lesbar sein und mindestens – wie in den gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakten vorgesehen – die Informationen enthalten, die in 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii festgelegt sind. Die in Artikel 27 Absatz 7 

Unterabsätze 4 und 5 niedergelegten Verpflichtungen gelten entsprechend. 
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(5) Solange sich ein Produkt in ihrer Verantwortung befindet, gewährleisten die 

Importeure, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Konformität des 

Produkts mit den Anforderungen des gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren 

delegierten Rechtsakts nicht beeinträchtigen. 

(6) Importeure, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein 

unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fallendes ▌Produkt, 

das sie in Verkehr gebracht haben, nicht den Anforderungen dieses Rechtsakts 

entspricht, ergreifen unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die 

Konformität dieses Produkts herzustellen oder es sofort vom Markt zu nehmen oder 

zurückzurufen. 

Die Importeure unterrichten unverzüglich die Marktüberwachungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt auf dem Markt bereitgestellt haben, über 

die mutmaßliche Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 
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(7) Die Importeure bewahren über einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem 

Inverkehrbringen bzw. der Inbetriebnahme eines Produkts, das unter einen gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, eine Kopie der EU-

Konformitätserklärung für die Marktüberwachungsbehörden auf und sorgen dafür, 

dass sie diesen die technischen Unterlagen auf Verlangen vorlegen können, es sei 

denn, in jenem delegierten Rechtsakt wurde ein anderer Zeitraum festgelegt. 

(8) Bei Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt 

fallen, müssen die Importeure der zuständigen nationalen Behörde auf deren 

begründetes Verlangen alle für den Nachweis der Konformität der betreffenden 

Produkte erforderlichen Informationen und Unterlagen einschließlich der technischen 

Unterlagen in einer Sprache, die von dieser Behörde leicht verstanden werden kann, 

übermitteln. Diese Informationen und Unterlagen sind so bald wie möglich und in 

jedem Fall innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines von dieser Behörde 

geäußerten Verlangens auf Papier oder in elektronischer Form zu übermitteln. 

Die Importeure kooperieren mit der zuständigen nationalen Behörde bei allen 

Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit der Nichtkonformität mit den 

Anforderungen, die in einem gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten 

Rechtsakt vorgesehen sind. 
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Artikel 30 

Pflichten der Vertreiber 

(1) Wenn Vertreiber ein Produkt, das unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakt fällt, auf dem Markt bereitstellen, so gehen sie mit der gebührenden 

Sorgfalt in Bezug auf die in den anwendbaren delegierten Rechtsakten festgelegten 

Anforderungen vor. 

(2) Bevor Vertreiber ein Produkt, das unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakt fällt, auf dem Markt bereitstellen, müssen sie Folgendes sicherstellen: 

a) Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung gemäß den Artikeln 45 und 46 oder 

mit einer gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe d erlassenen 

Konformitätskennzeichnung ▌versehen und, falls einschlägig, etikettiert oder 

verfügt über einen digitalen Produktpass gemäß dem delegierten Rechtsakt. 

b) Dem Produkt sind die erforderlichen Unterlagen und eine digitale 

Gebrauchsanleitung beigefügt, die in einer Sprache zur Verfügung gestellt 

werden, die von den Kunden leicht verstanden werden kann und die vom 

betreffenden Mitgliedstaat festgelegt wird, und diese Anleitung ist klar, 

verständlich und lesbar und enthält mindestens – wie in dem gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt vorgesehen – die Informationen, die in 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii festgelegt sind. Die in Artikel 27 

Absatz 7 Unterabsätze 4 und 5 niedergelegten Verpflichtungen gelten 

entsprechend. 
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c) Der Hersteller und der Importeur haben die Anforderungen des Artikels 27 

Absätze 5 und 6 sowie des Artikels 29 Absatz 3 erfüllt. 

(3) Sind Vertreiber vor Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt der Auffassung 

oder haben sie Grund zu der Annahme, dass das Produkt oder der Hersteller die 

Anforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten 

Rechtsakte nicht erfüllt, so dürfen sie dieses Produkt erst auf dem Markt 

bereitstellen, wenn die Konformität des Produkts hergestellt ist oder der Hersteller 

die Anforderungen erfüllt. 

Solange sich ein Produkt in ihrer Verantwortung befindet, gewährleisten die 

Vertreiber, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Konformität des 

Produkts mit den Anforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren 

delegierten Rechtsakte nicht beeinträchtigen. 

(4) Vertreiber, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von 

ihnen auf dem Markt bereitgestelltes Produkt nicht den Anforderungen der gemäß 

Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakte entspricht, stellen sicher, 

dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um die Konformität 

dieses Produkts herzustellen, es erforderlichenfalls vom Markt zu nehmen oder 

zurückzurufen. 
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Die Vertreiber unterrichten unverzüglich die Marktüberwachungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt auf dem Markt bereitgestellt haben, über 

die mutmaßliche Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

(5) Die Vertreiber übermitteln der zuständigen nationalen Behörde auf deren 

begründetes Verlangen alle Informationen und Unterlagen, zu denen sie Zugang 

haben und die für den Nachweis der Konformität eines Produkts erforderlich sind. 

Diese Informationen und Unterlagen sind innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 

eines Verlangens dieser Behörde auf Papier oder in elektronischer Form zu 

übermitteln. 

Die Vertreiber kooperieren mit der zuständigen nationalen Behörde bei allen 

Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit der Nichtkonformität mit dem gemäß 

Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakt. 
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Artikel 31 

Pflichten der Händler 

(1) Die Händler stellen sicher, dass ihre Kunden und ihre potenziellen Kunden Zugang 

zu allen einschlägigen, dem Produkt beiliegenden Informationen haben, die in den 

gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten vorgeschrieben sind; dies gilt 

auch für den Fernabsatz. 

(2) Die Händler stellen sicher, dass der digitale Produktpass – wie in Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe e festgelegt und in den gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren 

delegierten Rechtsakten vorgesehen – ihren Kunden und ihren potenziellen Kunden 

leicht zugänglich ist; dies gilt auch für den Fernabsatz. 
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(3) Die Händler – dies gilt auch für den Fernabsatz – 

a) müssen den Kunden und den potenziellen Kunden die Etiketten gemäß 

Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b oder c auf gut sichtbare Weise darbieten▌, 

b) müssen im Einklang mit den gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren 

delegierten Rechtsakten in visuellem oder technischem Werbematerial für ein 

bestimmtes Modell auf die Informationen der Etiketten gemäß Artikel 32 

Absatz 1 Buchstabe b oder c Bezug nehmen und 

c) dürfen andere Etiketten, Markierungen, Symbole oder Beschriftungen, mit 

denen die Kunden und potenziellen Kunden in Bezug auf die Informationen 

auf dem Etikett über die Ökodesign-Anforderungen irregeführt oder verwirrt 

werden könnten, weder bereitstellen noch anbringen. 
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Artikel 32 

Pflichten im Zusammenhang mit Etiketten 

(1) Wenn in einem gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt vorgesehen ist, 

dass Produkte mit einem in Artikel 16 genannten Etikett versehen sein müssen, sind 

die Wirtschaftsteilnehmer, die die Produkte in Verkehr bringen oder in Betrieb 

nehmen, zu Folgendem verpflichtet: 

a) Sie stellen sicher, dass jedem einzelnen Produkt unentgeltlich ein gedrucktes 

Etikett gemäß jenem delegierten Rechtsakt beigefügt ist,  

b) sie stellen einem Händler unentgeltlich, umgehend und in jedem Fall innerhalb 

von fünf Werktagen nach Aufforderung des Händlers gedruckte Etiketten oder 

digitale Kopien des Etiketts zur Verfügung und 

c) sie stellen sicher, dass ihre Etiketten korrekt sind, und erstellen im Rahmen 

des geltenden Konformitätsbewertungsverfahrens ausreichende technische 

Unterlagen, anhand deren die Richtigkeit ihrer Etiketten überprüft werden 

kann. 
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(2) Wenn in einem gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt vorgesehen ist, 

dass Produkte mit einem in Artikel 16 genannten Etikett versehen sein müssen, ist 

der Wirtschaftsteilnehmer, der die Produkte auf dem Markt bereitstellt oder in 

Betrieb nimmt, zu Folgendem verpflichtet: 

a) Er nimmt im Einklang mit den gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren 

delegierten Rechtsakten in visuellem Werbematerial oder in technischem 

Werbematerial für ein bestimmtes Modell auf die Informationen der Etiketten 

Bezug. 

b) Er darf andere Etiketten, Markierungen, Symbole oder Beschriftungen, mit 

denen die Kunden oder potenziellen Kunden in Bezug auf die Informationen 

auf dem Etikett über die Ökodesign-Anforderungen irregeführt oder verwirrt 

werden könnten, weder bereitstellen noch anbringen. 
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Artikel 33 

Pflichten der Fulfilment-Dienstleister 

Die Fulfilment-Dienstleister stellen sicher, dass die Bedingungen während der Lagerhaltung, 

Verpackung, Adressierung oder dem Versand von Produkten, die sie handhaben und die unter 

einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fallen, die Konformität der Produkte 

mit diesem delegierten Rechtsakt nicht beeinträchtigen. 

Artikel 34 

Fälle, in denen die Pflichten der Erzeuger auch für Importeure und Vertreiber gelten 

Importeure oder Vertreiber gelten für die Zwecke dieser Verordnung als Hersteller▌, wenn 

sie 

a) ein Produkt, das unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, 

unter ihrem Namen oder ihrer Handelsmarke in Verkehr bringen oder 

b) ein solches, bereits in Verkehr gebrachtes Produkt so verändern, dass die 

Konformität mit den Anforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren 

delegierten Rechtsakte, unter die das Produkt fällt, beeinträchtigt wird. 
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Artikel 35 

Pflichten von Anbietern von Online-Marktplätzen und Online-Suchmaschinen 

(1) Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung gelten die allgemeinen 

Verpflichtungen gemäß den Artikeln 11 und 30 der Verordnung (EU) 2022/2065.  

Unbeschadet der in Unterabsatz 1 genannten allgemeinen Verpflichtungen 

arbeiten Anbieter von Online-Marktplätzen auf Aufforderung der 

Marktüberwachungsbehörden und in konkreten Fällen mit den 

Marktüberwachungsbehörden zusammen, um Maßnahmen zu unterstützen, die 

ergriffen wurden, um die Nichtkonformität eines Produkts, das über die Dienste 

der Online-Marktplätze online zum Verkauf angeboten wurde oder wird, 

abzuwenden oder – falls das nicht möglich ist – zu mindern. 

▌ 
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(2) Was die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2019/1020 

übertragenen Befugnisse betrifft, so übertragen die Mitgliedstaaten ihren 

Marktüberwachungsbehörden die Befugnis, die Anbieter von Online-Marktplätzen in 

Bezug auf sämtliche Produkte, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen 

einschlägigen delegierten Rechtsakt fallen, anzuweisen, gegen einen oder mehrere 

bestimmte ▌Inhalte, die ein nicht konformes Produkt betreffen, vorzugehen, auch 

indem sie diese Inhalte entfernen. Solche Inhalte gelten als rechtswidrige Inhalte 

im Sinne des Artikels 3 Buchstabe h der Verordnung (EU) 2022/2065. Die 

Marktüberwachungsbehörden können solche Anordnungen gemäß Artikel 9 der 

Verordnung (EU) 2022/2065 erlassen. 

▌ 

(3) Anbieter von Online-Marktplätzen richten eine zentrale Kontaktstelle zur direkten 

Kommunikation mit den Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten in Bezug 

auf die Konformität mit dieser Verordnung ▌ein. 

Dabei kann es sich um dieselbe Kontaktstelle wie die in Artikel 22 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates61 oder die 

in Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 genannte Kontaktstelle 

handeln. 

                                                
61  Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. L 135 vom 23.5.2023, S. 1). 
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Artikel 36 

Informationspflichten der Wirtschaftsteilnehmer 

(1) Stellen ▌Wirtschaftsteilnehmer Produkte, die unter einen gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt fallen, im Fernabsatz auf dem Markt bereit, so 

stellen sie sicher, dass das ▌Produktangebot mindestens die folgenden eindeutigen 

und gut sichtbaren Informationen aufweist: 

a) den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene 

Handelsmarke des Herstellers sowie die Postanschrift und die E-Mail-Adresse, 

unter denen der Hersteller kontaktiert werden kann, 

b) falls der Hersteller nicht in der Union ansässig ist, den Namen, die 

Postanschrift, ▌die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des in der Union 

ansässigen Wirtschaftsteilnehmers im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/1020, und 

c) Angaben, anhand deren das Produkt identifiziert werden kann, einschließlich 

einer Abbildung des Produkts, seiner Art und ▌sonstiger Produktkennungen. 
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(2) Auf begründetes Verlangen stellen die Wirtschaftsteilnehmer den 

Marktüberwachungsbehörden folgende Informationen zur Verfügung: 

a) den Namen aller Wirtschaftsteilnehmer, von denen sie Produkte, die unter 

einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fallen, bezogen haben, 

b) den Namen aller Wirtschaftsteilnehmer, an die sie solche Produkte abgegeben 

haben, sowie die Mengen und die genauen Modelle solcher Produkte.  

Die Wirtschaftsteilnehmer müssen sicherstellen, dass sie die in Unterabsatz 1 

genannten Informationen für einen Zeitraum von zehn Jahren nach dem Bezug der 

betreffenden Produkte und für einen Zeitraum von zehn Jahren nach der Abgabe 

dieser Produkte vorlegen können, es sei denn, in dem in Absatz 1 genannten 

delegierten Rechtsakt wurde ein anderer Zeitraum festgelegt. Diese Informationen 

sind innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines Verlangens der 

Marktüberwachungsbehörde auf Papier oder in elektronischer Form zu 

übermitteln.  
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(3) Wenn die Kommission Hersteller, deren Bevollmächtigte oder Importeure dazu 

auffordert, Teile der technischen Unterlagen zum betreffenden Produkt gemäß 

Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe a Ziffer iii digital zur Verfügung zu stellen, so 

berücksichtigt die Kommission folgende Kriterien: 

a) die Notwendigkeit, den Marktüberwachungsbehörden die Überprüfung ▌zu 

erleichtern, ob die Hersteller, ihre Bevollmächtigten und Importeure die 

geltenden Anforderungen einhalten, und 

b) die Notwendigkeit, das Entstehen eines unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwands für die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere für KMU, 

zu verhindern. 

Die Kommission legt fest, auf welche Weise die entsprechenden Teile der 

technischen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden müssen. Wenn der digitale 

Produktpass vorhanden ist, werden die technischen Unterlagen auf diesem Wege zur 

Verfügung gestellt. 

www.parlament.gv.at



 

 222 

Artikel 37 

Überwachungs- und Berichterstattungspflichten der Wirtschaftsteilnehmer 

(1) Wenn die Kommission Hersteller, deren Bevollmächtigte oder Importeure dazu 

auffordert, ihr gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b Informationen zu den Mengen 

eines Produkts zur Verfügung zu stellen, ▌berücksichtigt die Kommission folgende 

Kriterien: 

a) die Verfügbarkeit von Erkenntnissen, die die Marktdurchdringung des 

entsprechenden Produkts betreffen und notwendig sind, um die Überarbeitung 

der gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte, unter die das Produkt 

fällt, zu erleichtern, 

b) die Notwendigkeit, das Entstehen eines unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwands für die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere für KMU, 

zu verhindern, und 

c) die Nützlichkeit der erforderlichen Informationen und die 

Verhältnismäßigkeit dieser Anforderung.  
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Die Kommission legt den Zeitraum fest, auf den sich die in Unterabsatz 1 genannten 

Informationen beziehen müssen. Diese Informationen müssen nach Produktmodell 

aufgeschlüsselt sein. 

Die Kommission legt fest, auf welche Weise und wie oft die einschlägigen 

Informationen zur Verfügung zu stellen sind. 

Die Kommission stellt sicher, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 

sicher und im Einklang mit dem Unionsrecht verarbeitet werden. 

(2) Wenn die Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer i vorschreibt, 

dass ein Produkt in der Lage sein muss, die von ihm während seiner Nutzung 

verbrauchte Energie oder seine Leistung im Verhältnis zu anderen in Anhang I 

genannten relevanten Produktparametern zu messen, berücksichtigt sie folgende 

Kriterien: 

a) den Nutzen von während des Betriebs gewonnenen Daten für ein besseres 

Verständnis und eine bessere Steuerung des Energieverbrauchs oder der 

Leistung des Produkts durch die Endnutzer, 

b) die technische Durchführbarkeit der Speicherung von während des Betriebs 

gewonnenen Daten, 

c) die Notwendigkeit, das Entstehen eines unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwands für die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere für KMU, 

zu verhindern, und 

d) die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass keine Daten erhoben werden, die die 

Identifizierung von Einzelpersonen oder Rückschlüsse auf das Verhalten 

einzelner Personen ermöglichen. 
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(3) Für Produkte, die unter eine Anforderung nach Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe c fallen, 

müssen, falls anwendbar, im Einklang mit den in Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels genannten Kriterien die resultierenden während des Betriebs gewonnenen 

Daten gespeichert und für den Endnutzer sichtbar gemacht werden. 

(4) Wenn die Kommission Hersteller, deren Bevollmächtigte oder Importeure dazu 

verpflichtet, die in Absatz 2 des vorliegenden Titels, gemäß Artikel 4 Absatz 6 

Buchstabe c Ziffer ii zu erfassen und ihr diese Daten zu melden, berücksichtigt sie 

dabei folgende Kriterien: 

a) den Nutzen von nicht personenbezogenen während des Betriebs gewonnenen 

Daten für die Kommission bei der Überarbeitung von Ökodesign-

Anforderungen oder bei der Bereitstellung statistischer Daten an die 

Marktüberwachungsbehörden für deren risikobasierte Analyse und 

b) die Notwendigkeit, das Entstehen eines unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwands für die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere für KMU, 

zu verhindern. 
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(5) Die in Absatz 4 genannten Anforderungen können insbesondere Folgendes 

umfassen: 

a) Erfassung anonymisierter, während des Betriebs gewonnenen Daten, wenn 

auf diese über das Internet zugegriffen werden kann, nach ausdrücklichem 

Einverständnis des Endnutzers zur Bereitstellung dieser Daten; 

b)  Meldung der Daten an die Kommission mindestens einmal im Jahr.  

Ist eine Meldung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b erforderlich, so enthalten 

diese Daten, sofern verfügbar, die Kennnummer des Modells, wie sie in der in 

Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1369 genannten Produktdatenbank 

registriert ist, sowie, falls für die Leistung dieser Produkte relevant, allgemeine 

geografische Informationen über die Produkte.  

(6) Die Kommission legt in dem einschlägigen delegierten Rechtsakt die Einzelheiten 

und das Format für die Meldung der in Absatz 4 genannten nicht 

personenbezogenen während des Betriebs gewonnenen Daten fest. 

(7) Die Kommission bewertet regelmäßig die gemäß Absatz 4 erhaltenen nicht 

personenbezogenen während des Betriebs gewonnenen Daten und veröffentlicht, 

falls zweckmäßig, aggregierte Datensätze. 
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Artikel 38 

Anforderungen an die Akteure der Lieferkette 

Wenn es in dem gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt so festgelegt ist, müssen 

die Akteure der Lieferkette 

a) den Herstellern, den notifizierten Stellen und den zuständigen nationalen 

Behörden auf Verlangen und unentgeltlich die verfügbaren einschlägigen 

Informationen über die Produkte, die sie liefern, oder die Dienstleistungen, die sie 

erbringen, zur Verfügung stellen; 

b) es den Herstellern in Ermangelung der unter Buchstabe a genannten 

Informationen gestatten, die Produkte, die sie liefern, oder die Dienstleistungen, 

die sie erbringen, selbst zu bewerten, und diesen Herstellern Zugang zu den 

einschlägigen Unterlagen oder Einrichtungen gewähren, und 

c) es den notifizierten Stellen und den zuständigen nationalen Behörden 

ermöglichen, die Richtigkeit der einschlägigen Informationen, die sich auf ihre 

Tätigkeiten beziehen, zu überprüfen. 
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Kapitel VIII 

Produktkonformität 

Artikel 39 

Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden 

(1) Zur Feststellung und Überprüfung der Konformität mit den Ökodesign-

Anforderungen werden Prüfungen, Messungen und Berechnungen unter 

Verwendung harmonisierter Normen oder anderer zuverlässiger, genauer und 

reproduzierbarer Methoden durchgeführt, die dem allgemein anerkannten Stand der 

Technik Rechnung tragen. Diese Methoden müssen die in den einschlägigen gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten genannten Anforderungen an Prüf-, 

Mess- und Berechnungsmethoden erfüllen. 

▌ 

(2) Bei der Festlegung der Anforderung für die Verwendung digitaler Instrumente 

gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer iii berücksichtigt die Kommission 

folgende Kriterien: 

a) die Notwendigkeit, die harmonisierte Anwendung der Berechnungsmethoden 

sicherzustellen, und 

b) die Notwendigkeit, den Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsteilnehmer 

▌so gering wie möglich zu halten.  

Die digitalen Instrumente müssen für die Wirtschaftsteilnehmer ▌frei zugänglich 

sein. 
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Artikel 40 

Vorbeugung der Umgehung und Leistungsverschlechterung 

(1) Wirtschaftsteilnehmer dürfen keinerlei Verhalten an den Tag legen, das der 

Konformität von Produkten mit dieser Verordnung zuwiderläuft, unabhängig 

davon, ob dieses Verhalten vertraglicher, geschäftlicher, technischer oder anderer 

Art ist. 

(2) Produkte, die in den Anwendungsbereich eines gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakts fallen, dürfen nicht in Verkehr gebracht oder in Betrieb 

genommen werden, wenn sie aufgrund ihrer Gestaltung ihr Verhalten oder ihre 

Eigenschaften bei einer Prüfung ändern, um ein günstigeres Ergebnis für einen oder 

mehrere der Produktparameter zu erzielen, die in den gemäß Artikel 4 erlassenen 

anwendbaren delegierten Rechtsakten geregelt sind▌. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gelten Produkte, die aufgrund ihrer Gestaltung 

erkennen können, dass sie geprüft werden, und ihre Leistung automatisch 

entsprechend anpassen, sowie Produkte, die so voreingestellt sind, dass sie ihre 

Leistung zum Zeitpunkt der Prüfung anpassen, als Produkte, die so gestaltet sind, 

dass sie aufgrund ihrer Gestaltung ihr Verhalten oder ihre Eigenschaften bei einer 

Prüfung ändern. 

(3) Wirtschaftsteilnehmer, die Produkte in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, die 

in den Anwendungsbereich eines gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakts 

fallen, dürfen keine prüfungsspezifischen Anleitungen herausgeben, durch die sich 

das Verhalten oder die Eigenschaften der Produkte ändern, um ein günstigeres 

Ergebnis für einen oder mehrere der Produktparameter zu erzielen, die in den gemäß 

Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakten geregelt sind▌. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gelten prüfungsspezifischen Anleitungen, durch die 

sich das Verhalten oder die Eigenschaften des Produkts ändern, als Anleitungen, die 

vor einer Prüfung zu einer manuellen Veränderung des Produkts und so zur 

Änderung der Leistung des Produkts führen. 
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(4) Produkte, die in den Anwendungsbereich eines gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakts fallen, dürfen nicht in Verkehr gebracht oder in Betrieb 

genommen werden, wenn sie aufgrund ihrer Gestaltung ihr Verhalten oder ihre 

Eigenschaften innerhalb eines kurzen Zeitraums nach der Inbetriebnahme des 

Produkts ändern und sich dadurch ihre Leistung in Bezug auf einen oder mehrere der 

Produktparameter, die in den gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten 

Rechtsakten geregelt sind, oder ihre Funktionsfähigkeit aus Sicht des Nutzers 

verschlechtert. 

(5) Bei Messung mit der für die Konformitätsbewertung verwendeten Prüfmethode 

dürfen Software- oder Firmware-Aktualisierungen nicht dazu führen, dass sich die 

Produktleistung über das in den gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren 

delegierten Rechtsakten angegebene akzeptable Maß hinaus in Bezug auf einen 

oder mehrere der in diesen delegierten Rechtsakten geregelten Produktparameter 

oder aus Sicht des Nutzers die Funktionsfähigkeit verschlechtert, es sei denn, der 

Kunde hat vor der Aktualisierung seine ausdrückliche Zustimmung zu einer solchen 

Leistungsverschlechterung erteilt. Die Ablehnung der Aktualisierung darf nicht zu 

einer Änderung führen. 

Software- oder Firmware-Aktualisierungen dürfen unter keinen Umständen zu einer 

Verschlechterung die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte Leistung in einem 

Maß führen, dass das Produkt den Anforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakte nicht mehr entspricht, die zum Zeitpunkt des 

Inverkehrbringens oder der Inbetriebnahme des Produkts galten. 
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Artikel 41 

Konformitätsvermutung 

(1) Bei den in Artikel 39 genannten Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden, die die 

harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht wurden, oder Teile davon erfüllen, wird davon ausgegangen, dass sie 

die in diesem Artikel festgelegten Anforderungen und die Prüf-, Mess- und 

Berechnungsanforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte 

erfüllen, soweit diese Anforderungen von den betreffenden harmonisierten Normen 

oder Teilen davon abgedeckt sind. 

(2) Digitale Produktpässe, die die harmonisierten Normen, deren Fundstellen im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, oder Teile davon 

erfüllen, wird davon ausgegangen, dass sie die in den Artikeln 10 und 11 

festgelegten Anforderungen erfüllen, soweit diese Anforderungen von den 

betreffenden harmonisierten Normen oder Teilen davon abgedeckt sind. 
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(3) Bei Produkten, die die harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wurden, oder Teile davon erfüllen, wird davon 

ausgegangen, dass sie die Ökodesign-Anforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakte erfüllen, soweit diese Anforderungen von den betreffenden 

harmonisierten Normen oder Teilen davon abgedeckt sind. 

(4) Bei Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt 

fallen und für die das EU-Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 

vergeben wurde, wird davon ausgegangen, dass sie die Ökodesign-Anforderungen 

des delegierten Rechtsakts erfüllen, soweit diese Anforderungen von den Kriterien 

für das EU-Umweltzeichen gemäß Artikel 16 Absatz 2 der genannten Verordnung 

abgedeckt sind. 
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Artikel 42 

Gemeinsame Spezifikationen 

(1) Die Kommission kann ▌Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen für Produkte, 

die unter gemäß Artikel 4 erlassene delegierte Rechtsakte fallen, gemeinsame 

Spezifikationen für Ökodesign-Anforderungen, die grundlegenden Anforderungen 

für digitale Produktpässe gemäß den Artikeln 10 und 11 oder für die in Artikel 39 

genannten Prüf-, Mess- oder Berechnungsmethoden festgelegt werden.  

Diese Durchführungsrechtsakte dürfen nur erlassen werden, wenn die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Kommission hat gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 eine oder mehrere europäische Normungsorganisationen damit 

beauftragt, eine harmonisierte Norm für eine Ökodesign-Anforderung, für eine 

in den Artikeln 10 und 11 der vorliegenden Verordnung genannte 

grundlegende Anforderung für digitale Produktpässe oder für eine in 

Artikel 39 der vorliegenden Verordnung genannte Prüf-, Mess- oder 

Berechnungsmethode auszuarbeiten, und  

i) der Auftrag wurde nicht angenommen,  

ii) die entsprechende harmonisierte Norm wird nicht innerhalb der gemäß 

Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 festgelegten 

Frist erstellt oder 

iii) die harmonisierte Norm entspricht nicht dem Auftrag, und 
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b) es wurde keine Fundstelle harmonisierter Normen für eine Ökodesign-

Anforderung oder für eine in den Artikeln 10 und 11 der vorliegenden 

Verordnung genannte grundlegende Anforderung für digitale Produktpässe 

oder für eine in Artikel 39 der vorliegenden Verordnung genannte Prüf-, 

Mess- oder Berechnungsmethode im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht, und es 

ist nicht zu erwarten, dass eine derartige Fundstelle innerhalb einer 

angemessenen Frist veröffentlicht wird. 

Die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 73 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Durchführungsrechtsakte teilt die Kommission dem in Artikel 22 der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, dass sie die in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen als erfüllt erachtet. 

(3) Bei der Ausarbeitung des Entwurfs der in Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakte trägt die Kommission den Standpunkten des Ökodesign-

Forums und der Sachverständigengruppe der Mitgliedstaaten sowie anderer 

einschlägiger Gremien Rechnung und konsultiert alle einschlägigen 

Interessenträger gebührend. 
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(4) Bei den in Artikel 39 genannten Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden, die die 

gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten gemeinsamen 

Spezifikationen oder Teile davon erfüllen, wird davon ausgegangen, dass sie die in 

diesem Artikel festgelegten Anforderungen und die Prüf-, Mess- und 

Berechnungsanforderungen der gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte 

erfüllen, soweit diese Anforderungen von den betreffenden gemeinsamen 

Spezifikationen oder Teilen davon abgedeckt sind. 

(5) Bei Produkten im Anwendungsbereich dieser Verordnung, die die gemeinsamen 

Spezifikationen oder Teile davon, die durch die in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Durchführungsrechtsakte festgelegt wurden, erfüllen, wird davon 

ausgegangen, dass sie die in den gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren 

delegierten Rechtsakten festgelegten Ökodesign-Anforderungen, die in den 

Artikeln 10 und 11 genannten grundlegenden Anforderungen für digitale 

Produktpässe oder die in Artikel 39 genannten Anforderungen für Prüf-, Mess- 

oder Berechnungsmethoden erfüllen, soweit diese Anforderungen von den 

betreffenden gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon abgedeckt sind. 
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(6) Wird eine harmonisierte Norm von einer europäischen Normungsorganisation 

angenommen und der Kommission zur Veröffentlichung ihrer Fundstelle im 

Amtsblatt der Europäischen Union vorgeschlagen, so bewertet die Kommission 

diese harmonisierte Norm gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012.  

Wird die Fundstelle einer harmonisierten Norm im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht, so hebt die Kommission die in Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakte oder Teile davon, die die gleichen Ökodesign-

Anforderungen, grundlegenden Anforderungen für digitale Produktpässe und 

Anforderungen für Prüf-, Mess- oder Berechnungsmethoden betreffen, auf. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat oder das Europäische Parlament der Auffassung, dass eine 

gemeinsame Spezifikation den Ökodesign-Anforderungen, den grundlegenden 

Anforderungen an digitale Produktpässe und den Anforderungen für Prüf-, Mess- 

oder Berechnungsmethoden nicht vollständig entspricht, so teilt er bzw. es dies der 

Kommission mit einer ausführlichen Erläuterung mit. Die Kommission bewertet 

die ausführliche Erläuterung und kann erforderlichenfalls den 

Durchführungsrechtsakt, durch den die betreffende gemeinsame Spezifikation 

festgelegt wurde, ändern. 
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Artikel 43 

Konformitätsbewertung 

(1) Bei der Festlegung des geltenden Konformitätsbewertungsverfahrens gemäß 

Artikel 4 Absatz 5 berücksichtigt die Kommission folgende Kriterien: 

a) die Eignung des betreffenden Moduls für die Produktart und für die 

einschlägigen Ökodesign-Anforderungen und die Verhältnismäßigkeit im 

Hinblick auf das verfolgte öffentliche Interesse; 

b) die Art der mit dem Produkt verbundenen Risiken und die Angemessenheit 

der Konformitätsbewertung mit Blick auf die Art und das Ausmaß dieser 

Risiken und 

c) falls die Beteiligung eines Dritten vorgeschrieben ist, die Notwendigkeit von 

Auswahlmöglichkeiten für den Hersteller zwischen Qualitätssicherungs- und 

Produktzertifizierungsmodulen entsprechend Anhang II des Beschlusses 

Nr. 768/2008/EG. 

(2) Aufzeichnungen und Schriftwechsel im Zusammenhang mit der 

Konformitätsbewertung werden in einer Amtssprache des Mitgliedstaats abgefasst, in 

dem die notifizierte Stelle, die an einem in Absatz 1 genannten 

Konformitätsbewertungsverfahren beteiligt ist, ihren Sitz hat, oder in einer anderen 

von dieser Stelle anerkannten Sprache. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20768/2008/EG;Nr:768;Year:2008&comp=


 

 237 

Artikel 44 

EU-Konformitätserklärung 

(1) Die EU-Konformitätserklärung besagt, dass die Erfüllung der Ökodesign-

Anforderungen der geltenden gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte 

nachgewiesen wurde oder dass eine Konformitätsvermutung gemäß Artikel 41 gilt. 

(2) Die EU-Konformitätserklärung entspricht in ihrem Aufbau dem Muster in Anhang V 

und enthält die im anwendbaren Konformitätsbewertungsverfahren genannten 

Elemente sowie einen Verweis auf die geltenden gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakte. Sie wird laufend aktualisiert und in die Sprache bzw. 

Sprachen übersetzt, die der Mitgliedstaat vorschreibt, auf dessen Markt das Produkt 

in Verkehr gebracht oder bereitgestellt wird. 

(3) Unterliegt ein Produkt, das unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakt fällt, mehreren Rechtsakten der Union, in denen jeweils eine EU-

Konformitätserklärung vorgeschrieben ist, so wird nur eine einzige EU-

Konformitätserklärung für sämtliche Rechtsakte der Union ausgestellt. In dieser 

Erklärung sind die betreffenden Rechtsakte der Union samt ihrer Fundstelle im 

Amtsblatt angegeben. Es kann sich dabei um ein Dossier mit den einzelnen 

einschlägigen EU-Konformitätserklärungen handeln. 

(4) Mit der Ausstellung der EU-Konformitätserklärung übernimmt der Hersteller die 

Verantwortung für die Konformität des Produkts. 
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Artikel 45 

Allgemeine Grundsätze der CE-Kennzeichnung 

Für die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 30 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 

Artikel 46 

Vorschriften und Bedingungen für die Anbringung der CE-Kennzeichnung 

(1) Die CE-Kennzeichnung ist gut sichtbar, lesbar und dauerhaft auf dem Produkt 

anzubringen. Falls dies aufgrund der Art des Produkts nicht möglich oder nicht 

gerechtfertigt ist, wird sie auf der Verpackung und den Begleitunterlagen angebracht. 

(2) Die CE-Kennzeichnung wird vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme 

des Produkts angebracht. 

(3) Bei Produkten, an deren Fertigungskontrollphase eine notifizierte Stelle beteiligt ist, 

steht nach der CE-Kennzeichnung die Kennnummer dieser notifizierten Stelle. 

Die Kennnummer der notifizierten Stelle ist entweder von der Stelle selbst oder nach 

ihren Anweisungen durch den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten anzubringen. 

(4) Hinter der CE-Kennzeichnung und der etwaigen Kennnummer der notifizierten 

Stelle kann ein Piktogramm oder eine andere Kennzeichnung stehen, die auf eine 

besondere Gefahr oder Verwendung hinweist. 

(5) Die Mitgliedstaaten bauen auf bestehenden Mechanismen auf, um eine 

ordnungsgemäße Anwendung des Systems der CE-Kennzeichnung sicherzustellen, 

und leiten im Falle einer missbräuchlichen Verwendung der CE-Kennzeichnung 

angemessene Schritte ein. 
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Artikel 47 

Besondere Vorschriften für Kennzeichnungen 

Bei Produkten, die keinen Anforderungen für eine CE-Kennzeichnung gemäß dem 

Unionsrecht unterliegen, berücksichtigt die Kommission bei der Festlegung von 

Vorschriften ▌für Kennzeichnungen zur Ausweisung der Konformität mit den geltenden 

Ökodesign-Anforderungen gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe d folgende Kriterien: 

a) die Notwendigkeit, den Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsteilnehmer so gering 

wie möglich zu halten; 

b) die Notwendigkeit, die Kohärenz mit anderen ▌Kennzeichnungen zu wahren, die für 

ein bestimmtes Produkt gelten, und 

c) die Notwendigkeit, keine Unklarheiten bezüglich der Bedeutung von 

▌Kennzeichnungen im Rahmen anderer Rechtsvorschriften der Union aufkommen 

zu lassen. 

Kapitel IX 

Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen 

Artikel 48 

Notifizierung 

Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten die Stellen, 

die befugt sind, als Dritte Konformitätsbewertungsaufgaben wahrzunehmen, wenn diese 

Aufgaben in den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten vorgesehen sind. 
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Artikel 49 

Notifizierende Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine notifizierende Behörde, die für die Einrichtung 

und Durchführung der erforderlichen Verfahren für die Bewertung und Notifizierung 

von Konformitätsbewertungsstellen und für die Überwachung der notifizierten 

Stellen, einschließlich der Einhaltung von Artikel 54, zuständig ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass die in Absatz 1 genannte Bewertung 

und Überwachung von einer nationalen Akkreditierungsstelle im Sinne von und im 

Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erfolgt. 

(3) Falls die notifizierende Behörde die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Bewertung, 

Notifizierung oder Überwachung an eine nicht hoheitliche Stelle delegiert oder ihr 

auf andere Weise überträgt, muss diese Stelle eine juristische Person sein und den in 

Artikel 50 niedergelegten Anforderungen entsprechend genügen. Außerdem muss 

diese Stelle Vorsorge zur Deckung von aus ihrer Tätigkeit entstehenden 

Haftungsansprüchen treffen. 

(4) Die notifizierende Behörde trägt die volle Verantwortung für die von der in Absatz 3 

genannten Stelle durchgeführten Tätigkeiten. 
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Artikel 50 

Anforderungen an notifizierende Behörden 

(1) Notifizierende Behörden werden so eingerichtet, dass es zu keinerlei 

Interessenkonflikt mit den Konformitätsbewertungsstellen ▌kommt. 

(2) Notifizierende Behörden stellen durch ihre Organisation und Arbeitsweise sicher, 

dass bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Objektivität und Unparteilichkeit gewahrt sind. 

(3) Notifizierende Behörden werden so strukturiert, dass jede Entscheidung über die 

Notifizierung einer Konformitätsbewertungsstelle von sachkundigen Personen 

getroffen wird, die nicht mit den Personen identisch sind, die die Bewertung 

durchgeführt haben. 

(4) Notifizierende Behörden dürfen weder Tätigkeiten, die 

Konformitätsbewertungsstellen durchführen, noch Beratungsleistungen auf 

gewerblicher oder wettbewerblicher Basis anbieten oder erbringen. 
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(5) Notifizierende Behörden stellen die Vertraulichkeit der von ihnen erlangten 

Informationen sicher. Sie tauschen jedoch auf Verlangen mit der Kommission, den 

notifizierenden Behörden anderer Mitgliedstaaten und anderen relevanten nationalen 

Behörden Informationen über notifizierte Stellen aus. 

(6) Eine notifizierende Behörde bewertet lediglich die jeweilige 

Konformitätsbewertungsstelle, die eine Notifizierung beantragt, berücksichtigt dabei 

jedoch nicht Kapazitäten oder das Personal von Mutter- oder Schwesterunternehmen. 

Die notifizierende Behörde bewertet diese Stelle bezüglich aller einschlägigen 

Anforderungen und Konformitätsbewertungsaufgaben. 

(7) Notifizierenden Behörden stehen ausreichend sachkundiges Personal und 

hinreichende Mittel zur Verfügung, sodass sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß 

wahrnehmen können. 

▌ 
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Artikel 51 

Informationspflichten notifizierender Behörden 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über ihre Verfahren zur Bewertung und 

Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen und zur Überwachung notifizierter Stellen 

sowie über diesbezügliche Änderungen. 

Die Kommission macht diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich. 

Artikel 52 

Anforderungen an notifizierte Stellen 

(1) Konformitätsbewertungsstellen erfüllen für die Zwecke der Notifizierung die 

Anforderungen der Absätze 2 bis 12. 

(2) Konformitätsbewertungsstellen werden nach dem nationalen Recht eines 

Mitgliedstaats eingerichtet und müssen mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet sein. 

(3) Bei einer Konformitätsbewertungsstelle muss es sich um einen unabhängigen Dritten 

handeln, der mit der Organisation oder dem Produkt, die bzw. das er bewertet, in 

keinerlei Verbindung steht. Er darf keinerlei Geschäftsbeziehungen zu 

Organisationen unterhalten, die ein Interesse an den von ihm bewerteten Produkten 

haben, insbesondere nicht zu Herstellern, ihren Handelspartnern und ihren 

Beteiligungsinvestoren. Dies schließt nicht aus, dass Konformitätsbewertungsstellen 

für konkurrierende Hersteller Konformitätsbewertungstätigkeiten durchführen. 
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(4) Konformitätsbewertungsstellen, ihre oberste Führungsebene und das für die 

Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständige Personal dürfen nicht 

Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, Importeur, Vertreiber, Errichter, Käufer, 

Eigentümer, Nutzer oder Wartungsbetrieb der zu bewertenden Produkte oder 

Vertreter einer dieser Parteien sein. Dies schließt die Verwendung von bereits einer 

Konformitätsbewertung unterzogenen Produkten, die für die Tätigkeit der 

Konformitätsbewertungsstelle erforderlich sind, oder die Verwendung solcher 

Produkte zum persönlichen Gebrauch nicht aus. 

Konformitätsbewertungsstellen, ihre oberste Führungsebene und das für die 

Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständige Personal dürfen weder 

direkt an Konstruktion, Herstellung oder Bau, Vermarktung, Errichtung, 

Verwendung oder Wartung dieser Produkte beteiligt sein noch die an diesen 

Tätigkeiten beteiligten Parteien vertreten. Sie dürfen sich nicht mit Tätigkeiten 

befassen, die ihre Unabhängigkeit bei der Beurteilung oder ihre Integrität im 

Zusammenhang mit den Konformitätsbewertungstätigkeiten, für die sie notifiziert 

sind, beeinträchtigen könnten. Dies gilt insbesondere für Beratungsdienstleistungen. 

Die Konformitätsbewertungsstellen müssen sicherstellen, dass die Tätigkeiten ihrer 

Mutter- oder Schwesterunternehmen, Zweigunternehmen oder Unterauftragnehmer 

die Vertraulichkeit, Objektivität oder Unparteilichkeit ihrer 

Konformitätsbewertungstätigkeiten nicht beeinträchtigen. 

Konformitätsbewertungsstellen dürfen Unterauftragnehmern und 

Zweigunternehmen nicht die Einführung und die Überwachung von internen 

Verfahren, allgemeinen Strategien, Verhaltenskodizes oder anderen internen Regeln, 

die Zuweisung ihres Personals für bestimmte Aufgaben oder die 

Konformitätsbewertungsentscheidungen ▌übertragen. 
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(5) Konformitätsbewertungsstellen und ihr Personal müssen die 

Konformitätsbewertungstätigkeiten mit höchster beruflicher Integrität und der 

erforderlichen technischen Sachkenntnis in dem betreffenden Bereich durchführen. 

Sie dürfen keinerlei Druck oder Einflussnahme, insbesondere finanzieller Art, 

ausgesetzt sein, die sich auf ihre Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer 

Konformitätsbewertungstätigkeiten auswirken könnten, speziell von Personen oder 

Personengruppen, die ein Interesse am Ergebnis dieser Tätigkeiten haben. 

(6) Konformitätsbewertungsstellen müssen in der Lage sein, alle 

Konformitätsbewertungsaufgaben durchzuführen, die ihnen nach Maßgabe des 

einschlägigen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakts zugewiesen wurden 

und für die sie notifiziert wurden, gleichgültig, ob diese Aufgaben von der jeweiligen 

Konformitätsbewertungsstelle selbst oder in ihrem Auftrag und unter ihrer 

Verantwortung erfüllt werden. 
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Eine Konformitätsbewertungsstelle muss jederzeit, für jedes 

Konformitätsbewertungsverfahren und für jede Art und Kategorie von Produkten, für 

die sie notifiziert wurde, über Folgendes verfügen: 

a) das erforderliche Personal mit Fachkenntnis und ausreichender einschlägiger 

Erfahrung, um die bei der Konformitätsbewertung anfallenden Aufgaben zu 

erfüllen ▌; 

b) die erforderlichen Beschreibungen der Verfahren, nach denen die 

Konformitätsbewertung durchgeführt wird, um die Transparenz und die 

Wiederholbarkeit dieser Verfahren sicherzustellen, einschließlich einer 

Beschreibung, inwieweit die einschlägigen Mitarbeiter, ihr ▌Status und ihre 

Aufgaben ▌den Konformitätsbewertungsaufgaben entsprechen, für die die 

Stelle notifiziert werden will; 

c) angemessene Strategien und geeignete Verfahren, um zwischen den Aufgaben, 

die sie als notifizierte Stelle wahrnimmt, und ihren anderen Tätigkeiten zu 

unterscheiden; 
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d) Verfahren zur Durchführung von Tätigkeiten unter gebührender 

Berücksichtigung der Größe eines Unternehmens, der Branche, in der es tätig 

ist, seiner Struktur, des Grads an Komplexität der jeweiligen 

Produkttechnologie und des Massenfertigungs- oder Seriencharakters des 

Fertigungsprozesses.  

Ihr müssen die erforderlichen Mittel zur angemessenen Erledigung der technischen 

und administrativen Aufgaben zur Verfügung stehen, die mit den 

Konformitätsbewertungstätigkeiten verbunden sind, und sie hat Zugang zu allen 

benötigten Ausrüstungen oder Einrichtungen. 

(7) Das Personal, das für die Durchführung der Konformitätsbewertungstätigkeiten 

zuständig ist, muss über Folgendes verfügen: 

a) eine solide Fach- und Berufsausbildung, die alle 

Konformitätsbewertungstätigkeiten in dem Bereich umfasst, für den die 

Konformitätsbewertungsstelle notifiziert wurde; 

b) ausreichende Kenntnis der Anforderungen, die mit den durchzuführenden 

Bewertungen verbunden sind, und die entsprechende Befugnis, solche 

Bewertungen durchzuführen, einschließlich einer angemessenen Kenntnis und 

eines angemessenen Verständnisses der einschlägigen Rechtsvorschriften, 

Prüf-, Mess- und Berechnungsanforderungen, der geltenden harmonisierten 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen und der einschlägigen 

Bestimmungen dieser Verordnung und der gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakte; 

c) die Fähigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und Berichten 

als Nachweis für durchgeführte Bewertungen. 
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(8) Das für die Bewertungsentscheidungen zuständige Personal  

a) muss bei der Konformitätsbewertungsstelle nach dem nationalen Recht des 

notifizierenden Mitgliedstaats beschäftigt sein;  

b) darf sich nicht in einem potenziellen Interessenkonflikt befinden;  

c) ist befugt, die von anderen Mitarbeitern, externen Sachverständigen oder 

Unterauftragnehmern vorgenommenen Bewertungen zu überprüfen;  

d) muss ausreichen, um die Betriebskontinuität und ein einheitliches Vorgehen 

bei den Konformitätsbewertungen sicherzustellen. 

(9) Die Unparteilichkeit der Konformitätsbewertungsstellen, ihrer obersten 

Führungsebene und ihres Bewertungspersonals muss sichergestellt sein. 

Die Entlohnung der obersten Führungsebene und des Bewertungspersonals einer 

Konformitätsbewertungsstelle darf sich nicht nach der Anzahl der durchgeführten 

Bewertungen oder deren Ergebnissen richten. 

(10) Die Konformitätsbewertungsstellen schließen eine Haftpflichtversicherung ab, sofern 

die Haftpflicht nicht aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften vom Staat 

übernommen wird oder der Mitgliedstaat selbst unmittelbar für die 

Konformitätsbewertung verantwortlich ist. 
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(11) Alle Informationen, die das Personal einer Konformitätsbewertungsstelle bei der 

Wahrnehmung seiner Konformitätsbewertungsaufgaben gemäß den einschlägigen 

nach Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten erhält, unterliegen der beruflichen 

Schweigepflicht, außer gegenüber den notifizierenden Behörden und anderen 

nationalen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Stelle ihre Tätigkeiten ausübt. 

Eigentumsrechte werden geschützt. 

(12) Die Konformitätsbewertungsstellen wirken an den einschlägigen 

Normungsaktivitäten mit bzw. sorgen dafür, dass ihr Bewertungspersonal darüber 

informiert wird, und tragen den von den zuständigen Fachausschüssen der 

europäischen Normungsgremien herausgegebenen einschlägigen Leitlinien und 

Empfehlungen Rechnung. 
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Artikel 53 

Vermutung der Konformität von Konformitätsbewertungsstellen 

Weist eine Konformitätsbewertungsstelle nach, dass sie die Kriterien der einschlägigen 

harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht wurden, oder von Teilen davon erfüllt, wird davon ausgegangen, dass sie die 

Anforderungen gemäß Artikel 52 erfüllt, soweit diese von den anwendbaren harmonisierten 

Normen erfasst werden. 

Artikel 54 

Zweigunternehmen notifizierter Stellen und Vergabe von Unteraufträgen durch notifizierte 

Stellen 

(1) Vergibt eine notifizierte Stelle bestimmte mit der Konformitätsbewertung 

verbundene Aufgaben an Unterauftragnehmer oder überträgt sie diese einem 

Zweigunternehmen, so stellt sie sicher, dass der Unterauftragnehmer oder das 

Zweigunternehmen die Anforderungen gemäß Artikel 52 erfüllt, und unterrichtet die 

notifizierende Behörde entsprechend. 

(2) Die notifizierten Stellen tragen die volle Verantwortung für die Aufgaben, die von 

Unterauftragnehmern oder Zweigunternehmen ausgeführt werden, unabhängig 

davon, wo diese ansässig sind. ▌ 

(3) Tätigkeiten dürfen nur mit Zustimmung des Kunden an einen Unterauftragnehmer 

vergeben oder einem Zweigunternehmen übertragen werden. 

(4) Die notifizierten Stellen halten für die notifizierende Behörde die einschlägigen 

Dokumente über die Bewertung und Überwachung der Qualifikationen des 

Unterauftragnehmers oder im Zweigunternehmen sowie über die Arbeiten, die von 

diesen im Rahmen der gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten 

ausgeführt wurden, bereit. 
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Artikel 55 

Anträge auf Notifizierung 

(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle beantragt ihre Notifizierung bei der 

notifizierenden Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie ansässig ist. 

(2) Diesem Antrag muss sie eine Beschreibung der Konformitätsbewertungstätigkeiten, 

des Konformitätsbewertungsmoduls bzw. der Konformitätsbewertungsmodule und 

des Produkts bzw. der Produkte, für die sie Kompetenz beansprucht, ▌sowie, wenn 

vorhanden, eine Akkreditierungsurkunde beilegen, die von einer nationalen 

Akkreditierungsstelle ausgestellt wurde und in der bescheinigt wird, dass die 

Konformitätsbewertungsstelle die Anforderungen gemäß Artikel 52 erfüllt. Die 

Akkreditierungsurkunde darf sich nur auf genau die juristische Person beziehen, die 

die Notifizierung beantragt, und muss sich zusätzlich zu den einschlägigen 

harmonisierten Normen auf die spezifischen Anforderungen und 

Konformitätsbewertungsaufgaben stützen, die in dem entsprechenden gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt festgelegt sind. 

(3) Kann die betreffende Konformitätsbewertungsstelle keine Akkreditierungsurkunde 

vorweisen, legt sie der notifizierenden Behörde als Nachweis alle Dokumente vor, 

die erforderlich sind, um zu überprüfen, festzustellen und regelmäßig zu überwachen, 

ob sie die Anforderungen gemäß Artikel 52 erfüllt. 
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Artikel 56 

Notifizierungsverfahren 

(1) Die notifizierenden Behörden dürfen nur Konformitätsbewertungsstellen 

notifizieren, die die Anforderungen gemäß Artikel 52 erfüllt haben. 

(2) Die notifizierenden Behörden unterrichten die Kommission und die übrigen 

Mitgliedstaaten mithilfe des von der Kommission entwickelten und verwalteten 

elektronischen Notifizierungsinstruments. 

(3) Die Notifizierung muss vollständige Angaben zu den 

Konformitätsbewertungstätigkeiten, dem betreffenden 

Konformitätsbewertungsmodul bzw. den betreffenden 

Konformitätsbewertungsmodulen und dem betreffenden Produkt bzw. den 

betreffenden Produkten sowie die einschlägige Bestätigung der Kompetenz 

enthalten. 
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(4) Beruht eine Notifizierung nicht auf einer in Artikel 55 Absatz 2 genannten 

Akkreditierungsurkunde, so legt die notifizierende Behörde der Kommission und den 

anderen Mitgliedstaaten Dokumente vor, mit denen die Kompetenz der 

Konformitätsbewertungsstelle nachgewiesen wird, sowie die Vereinbarungen, die 

getroffen wurden, damit die Stelle regelmäßig überwacht wird und stets den in 

Artikel 52 niedergelegten Anforderungen genügt. 

(5) Die betreffende Konformitätsbewertungsstelle darf die Tätigkeiten einer 

notifizierten Stelle ausführen, wenn weder die Kommission noch die übrigen 

Mitgliedstaaten bei Vorliegen einer Akkreditierungsurkunde innerhalb von zwei 

Wochen nach einer Notifizierung oder bei Nichtvorliegen einer Akkreditierung 

innerhalb von zwei Monaten nach einer Notifizierung Einwände erheben. 

Nur eine solche Stelle gilt für die Zwecke dieser Verordnung als notifizierte Stelle. 

(6) Die Notifizierung wird an dem Tag wirksam, an dem die Stelle von der Kommission 

in das in Artikel 57 Absatz 2 genannte Verzeichnis notifizierter Stellen 

aufgenommen wurde.  

 Die betreffende Stelle darf die Tätigkeiten einer notifizierten Stelle erst dann 

ausführen, wenn die Notifizierung wirksam ist. 
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Die Kommission darf eine Notifizierung nicht veröffentlichen, wenn sie Kenntnis 

davon hat oder erlangt, dass die betreffende notifizierte Stelle die Anforderungen 

gemäß Artikel 52 nicht erfüllt. 

(7) Jede später eintretende relevante Änderung der Notifizierung ist den übrigen 

Mitgliedstaaten und der Kommission mitzuteilen. 

Artikel 57 

Kennnummern und Verzeichnis notifizierter Stellen 

(1) Die Kommission weist jeder notifizierten Stelle eine Kennnummer zu. 

Selbst wenn eine Stelle nach mehreren Rechtsvorschriften der Union notifiziert ist, 

erhält sie nur eine einzige Kennnummer. 

(2) Die Kommission veröffentlicht das Verzeichnis der nach dieser Verordnung 

notifizierten Stellen samt den ihnen zugewiesenen Kennnummern und den 

Tätigkeiten, für die sie notifiziert wurden. 

Die Kommission sorgt dafür, dass dieses Verzeichnis stets auf dem neuesten Stand 

gehalten wird. 
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Artikel 58 

Änderungen der Notifizierungen 

(1) Falls eine notifizierende Behörde feststellt oder davon unterrichtet wird, dass eine 

notifizierte Stelle die Anforderungen gemäß Artikel 52 nicht mehr erfüllt oder dass 

sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, muss sie die Notifizierung je nach 

Sachlage einschränken, aussetzen oder widerrufen, wobei sie das Ausmaß 

berücksichtigt, in dem diesen Anforderungen nicht genügt oder diesen 

Verpflichtungen nicht nachgekommen wurde. Sie setzt die Kommission und die 

übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich davon in Kenntnis. 

(2) Bei Einschränkung, Aussetzung oder Widerruf der Notifizierung oder bei Einstellung 

der Tätigkeit der notifizierten Stelle ergreift der notifizierende Mitgliedstaat 

geeignete Maßnahmen, damit die Akten dieser Stelle von einer anderen notifizierten 

Stelle weiterbearbeitet bzw. für die zuständigen notifizierenden Behörden und 

Marktüberwachungsbehörden auf deren Verlangen bereitgehalten werden. 
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Artikel 59 

Anfechtung der Kompetenz notifizierter Stellen 

(1) Die Kommission untersucht alle Fälle, in denen sie die Kompetenz einer notifizierten 

Stelle oder die dauerhafte Erfüllung der für die Stelle geltenden Anforderungen und 

Pflichten durch eine notifizierte Stelle anzweifelt oder ihr Zweifel daran zur Kenntnis 

gebracht werden. 

(2) Der notifizierende Mitgliedstaat erteilt der Kommission auf Verlangen sämtliche 

Auskünfte über die Grundlage für die Notifizierung oder die Erhaltung der 

Kompetenz der betreffenden Stelle. 

(3) Die Kommission stellt sicher, dass alle im Verlauf ihrer Untersuchungen erlangten 

sensiblen Informationen vertraulich behandelt werden. 

(4) Stellt die Kommission fest, dass eine notifizierte Stelle die Voraussetzungen für ihre 

Notifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt, so setzt sie den notifizierenden 

Mitgliedstaat davon in Kenntnis und fordert ihn auf, die erforderlichen 

Korrekturmaßnahmen zu treffen, einschließlich eines Widerrufs der Notifizierung, 

sofern dies nötig ist. ▌ 

Die Kommission aktualisiert das in Artikel 57 Absatz 2 genannte Verzeichnis 

notifizierter Stellen innerhalb von zwei Wochen nach der Notifizierung der von den 

notifizierenden Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 

ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 
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Artikel 60 

Operative Pflichten der notifizierten Stellen 

(1) Die notifizierten Stellen führen die Konformitätsbewertungen im Einklang mit den 

Konformitätsbewertungsverfahren nach den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakten durch. 

(2) Die Konformitätsbewertungen werden unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit 

durchgeführt, wobei den Wirtschaftsteilnehmern keine unnötigen Belastungen 

auferlegt werden. Die notifizierten Stellen üben ihre Tätigkeiten unter gebührender 

Berücksichtigung der Größe eines Unternehmens, der Branche, in der es tätig ist, 

seiner Struktur sowie des Grads der Komplexität der betroffenen Produkttechnologie 

und des Massenfertigungs- oder Seriencharakters des Fertigungsprozesses aus. 

Hierbei gehen sie allerdings so streng vor und halten ein solches Schutzniveau ein, 

wie es für die Konformität des Produkts mit den einschlägigen Anforderungen 

erforderlich ist. 

(3) Stellt eine notifizierte Stelle fest, dass ein Hersteller die einschlägigen 

Anforderungen oder die entsprechenden harmonisierten Normen, gemeinsamen 

Spezifikationen oder sonstigen technischen Spezifikationen nicht erfüllt, so fordert 

sie den Hersteller auf, im Hinblick auf eine ▌endgültige Konformitätsbewertung 

geeignete Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, es sei denn, die Mängel können nicht 

behoben werden; in diesem Fall stellt sie keine Bescheinigung oder Zulassung aus. 
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(4) Hat eine notifizierte Stelle bereits eine Bescheinigung im Einklang mit den 

Konformitätsbewertungsverfahren, die in einem gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakt festgelegt sind, oder eine Zulassung ausgestellt und stellt im 

Rahmen der Überwachung der Konformität fest, dass ein Produkt oder der Hersteller 

die Anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt, so fordert sie den Hersteller auf, 

geeignete Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, und muss je nach Sachlage die 

Bescheinigung oder Zulassung aussetzen oder widerrufen. 

(5) Werden keine Korrekturmaßnahmen ergriffen oder zeigen sie nicht die nötige 

Wirkung, so muss die notifizierte Stelle je nach Sachlage Bescheinigungen oder 

Zulassungen einschränken, aussetzen oder widerrufen. 

▌ 
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Artikel 61 

Informationspflichten der notifizierten Stellen 

(1) Die notifizierten Stellen melden der notifizierenden Behörde 

a) jede Vorenthaltung, Einschränkung, Aussetzung und jeden Widerruf einer 

Bescheinigung; 

b) alle Umstände, die Folgen für den Geltungsbereich und die Bedingungen der 

Notifizierung haben; 

c) jedes Auskunftsersuchen über Konformitätsbewertungstätigkeiten, das sie von 

den Marktüberwachungsbehörden erhalten haben; 

d) auf Verlangen, welchen Konformitätsbewertungstätigkeiten sie im 

Geltungsbereich ihrer Notifizierung nachgegangen sind und welche anderen 

Tätigkeiten, einschließlich grenzübergreifender Tätigkeiten und Vergabe von 

Unteraufträgen, sie ausgeführt haben. 

(2) Die notifizierten Stellen übermitteln den übrigen Stellen, die nach dieser Verordnung 

notifiziert sind, ähnlichen Konformitätsbewertungstätigkeiten nachgehen und 

dieselbe Produktgruppe abdecken, einschlägige Informationen über die negativen 

und auf Verlangen auch über die positiven Ergebnisse von 

Konformitätsbewertungen. 
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(3) Richtet die Kommission oder die Marktüberwachungsbehörde eines Mitgliedstaats 

an eine im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats niedergelassene notifizierte 

Stelle eine Anfrage, das eine von dieser notifizierten Stelle durchgeführte 

Konformitätsbewertung betrifft, so sendet sie eine Kopie dieser Anfrage an die 

notifizierende Behörde dieses anderen Mitgliedstaats. Die betreffende notifizierte 

Stelle beantwortet die Anfrage unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 

15 Tagen. Die notifizierende Behörde stellt sicher, dass solche Anfragen von der 

notifizierten Stelle bearbeitet werden ▌. 

(4) Notifizierte Stellen alarmieren die jeweilige Marktüberwachungsbehörde oder 

notifizierende Behörde und übermitteln ihr die Nachweise, wenn sie Nachweise 

dafür haben oder erhalten, dass 

a) eine andere notifizierte Stelle die in Artikel 52 festgelegten Anforderungen 

oder ihre Pflichten nicht erfüllt  

b) ein in Verkehr gebrachtes Produkt nicht den Ökodesign-Anforderungen 

entspricht, die in den gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten 

Rechtsakten festgelegt sind, oder 

c) ein in Verkehr gebrachtes Produkt aufgrund seiner Beschaffenheit 

wahrscheinlich ein erhebliches Risiko darstellt,  
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Artikel 62 

Erfahrungsaustausch 

Die Kommission organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den Behörden der 

Mitgliedstaaten, die für die Notifizierungsvorgaben zuständig sind. 

Artikel 63 

Koordinierung der notifizierten Stellen 

(1) Die Kommission stellt die Einrichtung und ordnungsgemäße Durchführung einer 

angemessenen Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nach dieser 

Verordnung notifizierten Stellen in Form einer Gruppe oder von Gruppen 

notifizierter Stellen sicher, unter Umständen einschließlich Gruppen notifizierter 

Stellen, die nach demselben gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt oder 

für ähnliche Konformitätsbewertungsaufgaben notifiziert wurden. 

Die notifizierten Stellen beteiligen sich an der Arbeit der jeweiligen Gruppen direkt 

oder über benannte Vertreter. 

(2) Die notifizierten Stellen wenden alle einschlägigen Dokumente, die von den in 

Absatz 1 genannten Gruppen erarbeitet werden, als allgemeine Leitlinie an. 

(3) Die Koordinierung und die Zusammenarbeit der in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Gruppen zielt darauf ab, die einheitliche Anwendung dieser 

Verordnung und der gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte 

sicherzustellen. Dabei tragen diese Gruppen den von den zuständigen 

Fachausschüssen der europäischen Normungsgremien herausgegebenen 

einschlägigen Leitlinien und Empfehlungen Rechnung. 
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Kapitel X 

Anreize 

Artikel 64 

Anreize der Mitgliedstaaten 

(1) Schaffen die Mitgliedstaaten Anreize für Produkte, die unter einen gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakt fallen, ▌so müssen diese Anreize auf die beiden 

höchsten Leistungsklassen, in denen auf Unionsebene eine Anzahl von Produkten 

verfügbar ist, oder, falls relevant, auf Produkte mit einem EU-Umweltzeichen 

ausgerichtet sein. 

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels finden Artikel 7 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2017/1369 bzw. Artikel 11 der Verordnung (EU) 2020/740 

Anwendung, wenn die Mitgliedstaaten Anreize für energieverbrauchsrelevante 

Produkte oder Reifen schaffen, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakt fallen und die auch den Anforderungen in Bezug auf die 

Energie- oder Kraftstoffeffizienzkennzeichnung unterliegen.  

▌ 
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Artikel 65 

Umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1) Öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber vergeben im Einklang mit der 

Richtlinie 2014/24/EU bzw. der Richtlinie 2014/25/EU öffentliche Aufträge gemäß 

den Mindestanforderungen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels für die 

Beschaffung von Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakt fallen, oder von Bau- oder Dienstleistungen, wenn diese 

Produkte für Tätigkeiten verwendet werden, die Gegenstand solcher Aufträge sind 

(im Folgenden „Mindestanforderungen“). 

(2) Die Mindestanforderungen werden je nach Sachlage festgelegt, um Anreize für 

das Angebot an und die Nachfrage nach ökologisch nachhaltigen Produkten zu 

schaffen, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fallen, 

wobei der Wert und das Volumen der für die betreffenden Produktgruppen 

vergebenen öffentlichen Aufträge und die wirtschaftliche Durchführbarkeit der 

Beschaffung ökologisch nachhaltigerer Produkte durch öffentliche Auftraggeber 

oder Auftraggeber, ohne dass unverhältnismäßige Kosten entstehen, zu 

berücksichtigen sind.  
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, mittels Durchführungsrechtsakten 

Mindestanforderungen in Form von technischen Spezifikationen, 

Zuschlagskriterien oder für die Auftragsausführung oder Zielvorgaben 

festzulegen.  

Die Mindestanforderungen werden in Bezug auf die Produktaspekte festgelegt, die 

in dem gemäß Artikel 4 erlassenen, für die betreffenden Produktgruppen geltenden 

delegierten Rechtsakt behandelt werden, soweit dies für diese Produktgruppen 

relevant ist. 

Die Mindestanforderungen beruhen auf den beiden höchsten Leistungsklassen, 

den höchsten Punktzahlen oder, falls diese nicht verfügbar sind, auf den 

bestmöglichen Leistungswerten, die in dem gemäß Artikel 4 erlassenen, für die 

betreffenden Produktgruppen geltenden delegierten Rechtsakt festgelegt wurden. 

Die Zuschlagskriterien umfassen je nach Sachlage eine Mindestgewichtung im 

Vergabeverfahren, die zwischen 15 % und 30 % beträgt, sodass sie einen 

erheblichen Einfluss auf das Ergebnis des Vergabeverfahrens haben und so die 

Auswahl der ökologisch nachhaltigsten Produkte begünstigt werden kann. 

▌ 

Die Zielvorgaben sehen vor, dass ein Anteil von mindestens 50 % der auf der 

Ebene der öffentlichen Auftraggeber oder der Auftraggeber durchgeführten 

Beschaffungen oder der auf nationaler Ebene aggregierten Beschaffungen auf 

Jahres- oder Mehrjahresbasis in Bezug auf die in Unterabsatz 4 genannten 

ökologisch nachhaltigsten Produkte durchgeführt werden muss.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 73 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Kapitel XI 

Marktüberwachung 

Artikel 66 

Geplante Marktüberwachungstätigkeiten 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht in der in Artikel 13 der Verordnung (EU) 2019/1020 

genannten nationalen Marktüberwachungsstrategie einen Abschnitt mit den 

geplanten Marktüberwachungstätigkeiten vor, mit denen sichergestellt werden soll, 

dass in Bezug auf die vorliegende Verordnung und die gemäß Artikel 4 der 

vorliegenden Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakte in angemessenem 

Umfang geeignete Kontrollen, darunter, falls angezeigt, auch physische Kontrollen 

und Laborprüfungen, durchgeführt werden. ▌ 

Der in Unterabsatz 1 genannte Abschnitt muss mindestens folgende Angaben 

enthalten: 

a) die Produkte oder Anforderungen, die unter Berücksichtigung der von der 

gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 eingesetzten 

Gruppe zur administrativen Zusammenarbeit (administrative cooperation 

group – „ADCO“) gemäß Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a ermittelten 

gemeinsamen Prioritäten sowie der Berichte gemäß Artikel 67 Absatz 2 als 

Prioritäten für die Marktüberwachung ermittelt wurden; 

b) die geplanten Marktüberwachungstätigkeiten zur Verringerung oder 

Beendigung der Nichtkonformität dieser als Prioritäten eingestuften Produkte 

oder Anforderungen, einschließlich der Art ▌der während des von der 

nationalen Marktüberwachungsstrategie abgedeckten Zeitraums 

durchzuführenden Kontrollen. 
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(2) Die Prioritäten für die in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a genannte 

Marktüberwachung werden anhand objektiver Kriterien festgelegt, darunter: 

a) das Ausmaß der auf dem Markt in der Zuständigkeit der der 

Marktüberwachungsbehörde festgestellten Nichtkonformität, 

b) die Umweltauswirkungen der Nichtkonformität, 

c) sofern verfügbar, die Anzahl der eingegangenen Beschwerden von 

Endnutzern oder Verbraucherorganisationen oder sonstige von 

Wirtschaftsteilnehmern oder den Medien erhaltene Informationen, 

d) die Anzahl der relevanten auf dem Markt in der Zuständigkeit der der 

Marktüberwachungsbehörde bereitgestellten Produkte und 

e) die Anzahl der relevanten auf dem nationalen Markt der 

Marktüberwachungsbehörde aktiven Wirtschaftsteilnehmer. 

(3) Bei Produktkategorien, bei denen ein hohes Risiko der Nichtkonformität 

festgestellt wurde, umfassen die in Absatz 1 genannten Kontrollen, falls angezeigt, 

physische Kontrollen und Laborprüfungen auf der Grundlage geeigneter 

Stichproben. 

▌ 

Im Fall der Nichtkonformität mit den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten 

Rechtsakten sind die Marktüberwachungsbehörden berechtigt, sich die Kosten der 

Dokumentenüberprüfung und der physischen Produktprüfungen von dem 

verantwortlichen Wirtschaftsteilnehmer erstatten zu lassen. 

▌ 
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Artikel 67 

Berichterstattung und Benchmarking 

(1) Die Marktüberwachungsbehörden geben in das in Artikel 34 der Verordnung (EU) 

2019/1020 genannte Informations- und Kommunikationssystem Informationen über 

Art und Schwere etwaiger Sanktionen ein, die im Zusammenhang mit der 

Nichtkonformität mit dieser Verordnung verhängt wurden. 

(2) Die Kommission erstellt alle vier Jahre jeweils bis zum 30. Juni einen Bericht auf der 

Grundlage der Informationen, die die Marktüberwachungsbehörden in das in 

Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 genannte Informations- und 

Kommunikationssystem eingegeben haben.  
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Der Bericht muss Folgendes enthalten: 

a) Informationen über Art und Anzahl der von den Marktüberwachungsbehörden 

in den vier vorangegangenen Kalenderjahren durchgeführten Kontrollen gemäß 

Artikel 34 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) 2019/1020; 

b) Informationen über das Ausmaß der festgestellten Nichtkonformitäten sowie 

über Art und Schwere der in den vier vorangegangenen Kalenderjahren 

verhängten Sanktionen in Bezug auf Produkte, die unter gemäß Artikel 4 dieser 

Verordnung erlassene delegierte Rechtsakte fallen; 

c) einen Abgleich der in den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes 

genannten Informationen mit den Tätigkeiten, die im Rahmen des gemäß 

Artikel 66 Absatz 1 erstellten Abschnitts mit den 

Marktüberwachungstätigkeiten geplant sind; 

d) unverbindliche Referenzwerte für die Marktüberwachungsbehörden in Bezug 

auf die Häufigkeit der Kontrollen und die Art und Schwere der verhängten 

Sanktionen; 

e) eine Liste der Prioritäten der Marktüberwachungsbehörden in Bezug auf 

Produkte und Anforderungen.  

(3) Die Kommission veröffentlicht den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 

Bericht in dem in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 genannten 

Informations- und Kommunikationssystem und macht ihn öffentlich zugänglich. Der 

erste dieser Berichte ist bis zum … [ABl: Datum einfügen: vier Jahre nach dem 

Geltungsbeginn dieser Verordnung] zu veröffentlichen. 
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Artikel 68 

Koordinierung und Unterstützung der Marktüberwachung 

(1) Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung tritt die ADCO in regelmäßigen 

Abständen und erforderlichenfalls auf begründeten Antrag der Kommission oder von 

zwei oder mehr teilnehmenden Marktüberwachungsbehörden zusammen. 

Im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Artikel 32 der Verordnung 

(EU) 2019/1020 unterstützt die ADCO die Umsetzung des gemäß Artikel 66 

Absatz 1 erstellten Abschnitts mit den Marktüberwachungstätigkeiten und ermittelt 

a) die gemeinsamen Prioritäten für die in Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe a 

genannte Marktüberwachung anhand der in Artikel 66 Absatz 2 genannten 

objektiven Kriterien; 

b) die Prioritäten für die Unterstützung durch die Union gemäß Absatz 2; 

c) Anforderungen, die in gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten 

festgelegt sind und unterschiedlich angewendet oder ausgelegt werden und die 

daher bei der Organisation gemeinsamer Schulungsprogramme oder bei der 

Annahme von Leitlinien gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels Vorrang 

erhalten sollten. 
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(2) Auf der Grundlage der von der ADCO festgelegten Prioritäten 

a) organisiert die Kommission in Bereichen von gemeinsamem Interesse 

gemeinsame Marktüberwachungs- und Testprojekte; 

b) organisiert die Kommission gemeinsame Investitionen in 

Marktüberwachungskapazitäten, einschließlich Ausrüstung und IT-Tools; 

c) organisiert die Kommission gemeinsame Schulungsprogramme für das 

Personal der Marktüberwachungsbehörden, Zollbehörden, notifizierenden 

Behörden und notifizierten Stellen, unter anderem zur korrekten Auslegung 

und Anwendung der Anforderungen, die in gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakten festgelegt sind, sowie zu Methoden und Techniken, 

die für die Anwendung oder Überprüfung der Konformität mit diesen 

Anforderungen relevant sind; 

d) erarbeitet die Kommission Leitlinien für die Anwendung und Durchsetzung der 

Anforderungen, die in gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten 

festgelegt sind, einschließlich gemeinsamer Verfahren und Methoden für eine 

wirksame Marktüberwachung;  

e) konsultiert die Kommission, falls zweckmäßig, Interessenträger und 

Sachverständige. 

Die Union finanziert, falls zweckmäßig, die unter Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und 

c genannten Maßnahmen. 

(3) Die Kommission leistet technische und logistische Unterstützung, damit die ADCO 

ihre Aufgaben gemäß dem vorliegenden Artikel und gemäß Artikel 32 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 ▌erfüllen kann, sofern diese Aufgaben die vorliegende 

Verordnung betreffen. 
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Kapitel XII 

Schutzklauselverfahren 

Artikel 69 

Verfahren zum Umgang mit Produkten, mit denen ein Risiko verbunden ist, auf nationaler 

Ebene 

(1) Haben die Marktüberwachungsbehörden hinreichenden Grund zu der Annahme, dass 

mit einem Produkt, das von einem gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt 

erfasst ist, ein Risiko verbunden ist, so nehmen sie eine Beurteilung vor, die alle für 

das Risiko relevanten und in dieser Verordnung oder in diesem ▌delegierten 

Rechtsakt festgelegten Anforderungen abdeckt. ▌ 

Gelangen die Marktüberwachungsbehörden im Verlauf dieser Beurteilung zu dem 

Schluss, dass das Produkt die Anforderungen, die in der vorliegenden Verordnung 

oder in dem gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakt 

festgelegt sind, nicht erfüllt, so fordern sie den betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 

unverzüglich auf, innerhalb einer von den Marktüberwachungsbehörden 

vorgeschriebenen angemessenen Frist, die der Art und gegebenenfalls dem Grad der 

Nichtkonformität entspricht, geeignete und verhältnismäßige Korrekturmaßnahmen 

zu ergreifen, um die Nichtkonformität zu verringern oder zu beenden. Diese 

Korrekturmaßnahmen können unter anderem die in Artikel 16 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 aufgeführten Maßnahmen umfassen. 
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Die Marktüberwachungsbehörden unterrichten die zuständige notifizierte Stelle 

entsprechend. 

(2) Sind die Marktüberwachungsbehörden der Auffassung, dass sich die 

Nichtkonformität nicht auf das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats beschränkt, so 

unterrichten sie die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über die Ergebnisse 

der Beurteilung und die Korrekturmaßnahmen, zu denen sie den 

Wirtschaftsteilnehmer aufgefordert haben. 

(3) Der betreffende Wirtschaftsteilnehmer stellt sicher, dass für sämtliche betroffenen 

Produkte, die er unionsweit auf dem Markt bereitgestellt hat, alle geeigneten 

Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. 

(4) Ergreift der betreffende Wirtschaftsteilnehmer innerhalb der in Absatz 1 

Unterabsatz 2 genannten Frist keine Korrekturmaßnahmen oder bleibt die 

Nichtkonformität bestehen, so treffen die Marktüberwachungsbehörden alle 

geeigneten vorläufigen Maßnahmen, um die Bereitstellung des betroffenen Produkts 

auf ihrem nationalen Markt zu untersagen oder einzuschränken, das Produkt vom 

Markt zu nehmen oder es zurückzurufen. 

Sie unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über 

diese Maßnahmen. 
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(5) Die gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels zu übermittelnden Informationen 

werden der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten über das in Artikel 34 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 genannte Informations- und Kommunikationssystem 

übermittelt und müssen alle verfügbaren Angaben umfassen, insbesondere die zur 

Identifizierung des nichtkonformen Produkts erforderlichen Daten, die Herkunft des 

Produkts, die Art der behaupteten und der tatsächlichen Nichtkonformität, die Art 

und Dauer der ergriffenen nationalen Maßnahmen sowie die von dem betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmer vorgebrachten Argumente. Die Marktüberwachungsbehörden 

geben außerdem an, ob die Nichtkonformität auf eine der folgenden Ursachen 

zurückzuführen ist: 

a) das Produkt erfüllt nicht die Anforderungen, die in dem gemäß Artikel 4 der 

vorliegenden Verordnung erlassenen einschlägigen delegierten Rechtsakt 

festgelegt wurden, oder 

b) Mängel in den in den Artikeln 41 und 42 der vorliegenden Verordnung 

genannten harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen, die eine 

Konformitätsvermutung begründen. 

(6) Die anderen Mitgliedstaaten außer jenem, der das Verfahren eingeleitet hat, 

unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über alle 

erlassenen Maßnahmen und alle weiteren ihnen vorliegenden Informationen über die 

Nichtkonformität des betreffenden Produkts sowie, falls sie der gemeldeten 

nationalen Maßnahme nicht zustimmen, über ihre Einwände. 
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(7) Erhebt weder ein Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb von drei Monaten 

nach Erhalt der in Absatz 4 genannten Informationen Einwand gegen eine vorläufige 

Maßnahme eines Mitgliedstaats, so gilt diese Maßnahme als gerechtfertigt. Diese 

vorläufige Maßnahme kann einen anderen Zeitraum als drei Monate vorsehen, um 

den Besonderheiten der betreffenden Produkte oder Anforderungen Rechnung zu 

tragen. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unverzüglich geeignete restriktive 

Maßnahmen hinsichtlich des betreffenden Produkts ▌getroffen werden, etwa die 

Rücknahme des Produkts von ihrem Markt. 
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Artikel 70 

Schutzklauselverfahren der Union 

(1) Wurden nach Abschluss des in Artikel 69 Absätze 3 und 4 festgelegten Verfahrens 

Einwände gegen eine Maßnahme eines Mitgliedstaats erhoben oder ist die 

Kommission der Auffassung, dass eine nationale Maßnahme nicht mit dem 

Unionsrecht vereinbar ist, so konsultiert die Kommission unverzüglich die 

Mitgliedstaaten und die betreffenden Wirtschaftsteilnehmer und nimmt eine 

Beurteilung der nationalen Maßnahme vor. Anhand der Ergebnisse dieser 

Beurteilung entscheidet die Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts, 

ob die nationale Maßnahme gerechtfertigt ist. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 73 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn ihnen 

und dem betreffenden Wirtschaftsteilnehmer bzw. den betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmern umgehend mit. 

(2) Hält sie die nationale Maßnahme für gerechtfertigt, so ergreifen alle Mitgliedstaaten 

die erforderlichen Maßnahmen, mit denen sie sicherstellen, dass das nichtkonforme 

Produkt von ihrem Markt genommen wird, und unterrichten die Kommission 

darüber. 

Hält sie die nationale Maßnahme nicht für gerechtfertigt, so nimmt der betreffende 

Mitgliedstaat diese Maßnahme zurück. 
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(3) Wird die nationale Maßnahme als gerechtfertigt erachtet und wird die 

Nichtkonformität des Produkts mit Mängeln der harmonisierten Normen gemäß 

Artikel 41 der vorliegenden Verordnung begründet, so wendet die Kommission das 

in Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannte Verfahren an. 

(4) Wird die nationale Maßnahme als gerechtfertigt erachtet und wird die 

Nichtkonformität des Produkts mit Mängeln der in Artikel 42 genannten 

gemeinsamen Spezifikationen begründet, so erlässt die Kommission unverzüglich 

Durchführungsrechtsakte zur Änderung oder Aufhebung der betreffenden 

gemeinsamen Spezifikationen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 73 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 71 

Formale Nichtkonformität 

(1) Ein Mitgliedstaat fordert den betreffenden Wirtschaftsteilnehmer dazu auf, die 

jeweilige Nichtkonformität zu beenden, falls er einen der folgenden Fälle feststellt: 

a) Die CE-Kennzeichnung wurde unter Verletzung von Artikel 30 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 oder von Artikel 46 der vorliegenden 

Verordnung angebracht; 

b) die CE-Kennzeichnung wurde nicht angebracht; 

c) die Kennnummer der notifizierten Stelle wurde unter Verletzung von 

Artikel 46 angebracht oder wurde nicht wie vorgeschrieben angebracht; 

d) die EU-Konformitätserklärung wurde nicht ausgestellt; 

e) die EU-Konformitätserklärung wurde nicht korrekt ausgestellt; 

f) die technischen Unterlagen sind nicht verfügbar, unvollständig oder fehlerhaft; 

g) die in Artikel 27 Absatz 6 oder Artikel 29 Absatz 3 genannten Angaben fehlen, 

sind falsch oder unvollständig; 

h) eine andere Verwaltungsanforderung gemäß Artikel 27 oder Artikel 29 oder 

nach dem gemäß Artikel 4 erlassenen anwendbaren delegierten Rechtsakt ist 

nicht erfüllt. 

(2) Besteht die Nichtkonformität gemäß Absatz 1 weiter, so trifft der betroffene 

Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen, um die Bereitstellung des Produkts auf 

dem Markt einzuschränken oder zu untersagen oder um dafür zu sorgen, dass es 

zurückgerufen oder zurückgenommen wird. 
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Kapitel XIII 

Übertragene Befugnisse und Ausschussverfahren 

Artikel 72 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 4, Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2, 

Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 4 und Artikel 25 Absätze 3 und 5 genannten 

delegierten Rechtsakte wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission 

erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 

Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die in Artikel 4, Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 

Absatz 4 und Artikel 25 Absätze 3 und 5 genannte Befugnisübertragung kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 

in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4, Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2, 

Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 4 oder Artikel 25 Absätze 3 oder 5 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 73 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Kapitel XIV 

Schlussbestimmungen 

Artikel 74 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 

diese Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der 

Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein ▌. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen unverzüglich mit und melden ihr 

alle diesbezüglichen Änderungen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei den gemäß diesem Artikel verhängten 

Sanktionen, soweit anwendbar, folgende Aspekte gebührend berücksichtigt 

werden: 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) der etwaige vorsätzliche oder fahrlässige Charakter des Verstoßes; 

c) die finanzielle Lage der verantwortlich gemachten natürlichen oder 

juristischen Person; 

d) der wirtschaftliche Nutzen, den die verantwortlich gemachte natürliche oder 

juristische Person aus dem Verstoß gezogen hat, sofern dieser ermittelt 

werden kann; 

e) der durch den Verstoß verursachte Umweltschaden; 

f) alle Maßnahmen, die von der verantwortlich gemachten natürlichen oder 

juristischen Person ergriffen werden, um den verursachten Schaden zu 

mindern oder zu beheben; 

g) ob der Verstoß wiederholt oder einmalig erfolgt ist; 

h) etwaige andere erschwerende oder mildernde Umstände im jeweiligen Fall. 
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(3) Die Mitgliedstaaten müssen bei Verstößen gegen diese Verordnung mindestens die 

folgenden Sanktionen verhängen können: 

a) Geldbußen, 

b) den zeitlich befristeten Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge. 
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Artikel 75 

Überwachung und Evaluierung 

(1) Die einschlägigen vorbereitenden Unterlagen für die Aktualisierung des 

Arbeitsplans gemäß Artikel 18 Absatz 3 umfassen einen Bericht über die 

Ökodesign-Anforderungen, den die Kommission erstellt, um die Verbesserungen 

der ökologischen Nachhaltigkeit und der Kreislauffähigkeit der unter diese 

Verordnung fallenden Produkte zu überwachen. 

(2) Bis zum … [sechs Jahre ab Geltungsbeginn dieser Verordnung] und danach alle 

sechs Jahre nimmt die Kommission eine Evaluierung dieser Verordnung sowie ihres 

Beitrags zum Funktionieren des Binnenmarkts, einschließlich im Hinblick auf die 

Tätigkeitsbereiche der Wiederverwendung und Instandsetzung, die in Artikel 1 

Absatz 2 Buchstabe h genannten Fahrzeuge und die in Kapitel VI genannten 

Pflichten, insbesondere die für Kleinst- und Kleinunternehmen geltenden 

Ausnahmen, und zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit von Produkten 

vor. Im Rahmen dieser Evaluierung prüft die Kommission, ob eine automatische 

Anpassung der Ökodesign-Anforderungen für in Verkehr gebrachte Produkte auf 

der Grundlage der Verbesserung der Produktleistung eingeführt werden kann. Die 

Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 

einen Bericht über die wichtigsten Ergebnisse ihrer Evaluierung und macht ihn 

öffentlich zugänglich. 
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(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die zur Ausarbeitung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Berichte erforderlichen Informationen. 

(4) Bis zum … [vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] prüft die 

Kommission den potenziellen Nutzen einer Aufnahme von Anforderungen in 

Bezug auf soziale Nachhaltigkeit in den Anwendungsbereich dieser Verordnung. 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 

einen Bericht über die wichtigsten Ergebnisse ihrer Prüfung und macht ihn 

öffentlich zugänglich.  

(5) Die Kommission fügt den in den Absätzen 2 und 4 genannten Berichten 

erforderlichenfalls einen Legislativvorschlag zur Änderung dieser Verordnung bei. 
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Artikel 76 

Rechtsschutz für Verbraucher 

Im Fall der Nichtkonformität eines Produkts mit den Ökodesign-Anforderungen, die in den 

gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt wurden, haften folgende 

Wirtschaftsteilnehmer für dem Verbraucher entstandene Schäden: 

a) der Hersteller oder  

b) sofern der Hersteller nicht in der Union niedergelassen ist, der Importeur oder der 

Bevollmächtigte des Herstellers, wobei die Haftung des Herstellers unberührt 

bleibt, oder  

c) sofern der Importeur nicht in der Union niedergelassen ist oder der Hersteller 

keinen Bevollmächtigten hat, der Fulfilment-Dienstleister.  

Die Haftung dieser Wirtschaftsteilnehmer für Schäden lässt die Anwendung sonstiger 

Rechtsbehelfe, die Verbrauchern nach Unionsrecht oder nationalem Recht zur Verfügung 

stehen, unberührt. 
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Artikel 77 

Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 

Anhang I Nummer 27 der Richtlinie (EU) 2020/1828 erhält folgende Fassung: 

„27.  Verordnung (EU) 2024/…+ des Europäischen Parlaments und des Rates* … zur 

Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für 

nachhaltige Produkte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der 

Verordnung (EU) 2023/1542 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG. 

________________ 

* ABl. ...++“  

Artikel 78 

Änderung der Verordnung (EU) 2023/1542 

In Artikel 77 der Verordnung (EU) 2023/1542 wird folgender Absatz angefügt: 

„(10)  Der Wirtschaftsteilnehmer, der die Batterie in Verkehr bringt oder in Betrieb 

nimmt, lädt die individuelle Kennung in das in Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates* genannte Register 

hoch. 

________________ 

* Verordnung (EU) 2024/…+ des Europäischen Parlaments und des Rates … zur 
Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für 
nachhaltige Produkte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der 
Verordnung (EU) 2023/1542 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG 
(ABl. ...)++.“ 

 

                                                
+  ABl: Nummer dieser Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Fundstelle der Veröffentlichung dieser Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/1828;Year2:2020;Nr2:1828&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1542;Year2:2023;Nr2:1542&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/125;Year2:2009;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1542;Year2:2023;Nr2:1542&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1542;Year2:2023;Nr2:1542&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/1828;Year2:2020;Nr2:1828&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1542;Year2:2023;Nr2:1542&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=


 

 287 

Artikel 79 

Aufhebung und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Richtlinie 2009/125/EG wird mit Wirkung vom ... [ABl.: Tag des Inkrafttretens 

der vorliegenden Verordnung einfügen] aufgehoben, davon ausgenommen sind 

a) Artikel 1 und 2, Artikel 8 Absatz 2, die Artikel 11, 14, 15, 18 und 19 sowie die 

Anhänge I, II IV, V und VII der Richtlinie 2009/125/EG in der am ... [ABl.: 

Tag vor dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung einfügen] 

geltenden Fassung, die  

i) für Photovoltaikmodule, Raum- und Kombiheizgeräte, 

Warmwasserbereiter, Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte, 

Raumklimageräte einschließlich Luft-Luft-Wärmepumpen und 

Komfortventilatoren, Festbrennstoffkessel, Luftheizungs- und 

-kühlungsprodukte, Lüftungsanlagen, Staubsauger, Kochgeräte, 

Wasserpumpen, Industrieventilatoren, Umwälzpumpen, externe 

Netzteile, Computer, Server und Datenspeicherprodukte, 

Leistungstransformatoren, gewerbliche Kühlgeräte und bildgebende 

Geräte bis zum 31. Dezember 2026 

ii) für Produkte, die durch gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/125/EG 

erlassene Durchführungsmaßnahmen reguliert werden – allerdings 

nur insoweit, als zwecks Behebung technischer Schwierigkeiten im 

Zusammenhang mit diesen Durchführungsmaßnahmen Änderungen 

erforderlich sind – bis zum 31. Dezember 2030 anstelle der Artikel 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 und 20 sowie der Anhänge I, II, III 

und IV der vorliegenden Verordnung gelten; 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=


 

 288 

b) Artikel 1 Absatz 3, Artikel 2, Artikel 3 Absatz 1, die Artikel 4, 5 und 8, 

Artikel 9 Absatz 3, die Artikel 10, 14 und 20 sowie die Anhänge IV, V und VI 

der Richtlinie 2009/125/EG in der am [ABl.: Tag vor dem Tag des 

Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung einfügen] geltenden Fassung, 

die für Produkte, die durch gemäß Artikel 15 der genannten Richtlinie 

erlassene Durchführungsmaßnahmen reguliert werden, so lange weiterhin 

anstelle der Artikel 1, 2, 27 und 29, von Artikel 41 Absatz 4, von Artikel 43 

Absatz 2, der Artikel 44, 45und 46 und von Artikel 74 sowie der Anhänge IV 

und V der vorliegenden Verordnung gelten, bis diese Maßnahmen 

aufgehoben oder für überholt erklärt werden. 

Buchstabe b des vorliegenden Absatzes gilt, sobald die Kommission für die in 

Buchstabe a Ziffern i und ii genannten Produkte Durchführungsmaßnahmen 

gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/125/EG erlassen hat. 

(2) Die Artikel 3 und 40 sowie die Artikel 66 bis 71 der vorliegenden Verordnung 

gelten für Produkte, die durch gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/125/EG 

erlassene Durchführungsmaßnahmen reguliert werden.  
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(3) Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in 

Anhang VIII zu lesen. 

▌ 

(4) Für Produkte, die gemäß der Richtlinie 2009/125/EG vor dem Geltungsbeginn eines 

gemäß Artikel 4 dieser Verordnung für dieselben Produkte erlassenen delegierten 

Rechtsakts in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wurden, muss der 

Hersteller innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt einer Aufforderung der 

Marktüberwachungsbehörden oder der Kommission für einen Zeitraum von zehn 

Jahren ab dem Datum der Herstellung des letzten Exemplars der Produkte eine 

elektronische Fassung der Unterlagen über die Konformitätsbewertung sowie die 

Konformitätserklärung zur Einsichtnahme bereitstellen. 
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Artikel 80 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Anhang I  

Produktparameter 

Die folgenden Parameter werden je nach Sachlage einzeln oder zusammengenommen als 

Grundlage für die Verbesserung der folgenden Produktaspekte herangezogen und bei Bedarf 

ergänzt ▌: 

(a) Indikatoren für Funktionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit des Produkts oder seiner 

Bauteile: garantierte Lebensdauer des Produkts, technische Lebensdauer, mittlerer 

Ausfallabstand, Angabe von Informationen über die tatsächliche Verwendung des 

Produkts, Widerstandsfähigkeit gegen Belastung oder Alterung; 

(b) Indikatoren für einfache Reparatur und Wartung: Merkmale, Verfügbarkeit, 

Lieferzeit und Erschwinglichkeit von Ersatzteilen, Modularität, Kompatibilität mit 

allgemein verfügbaren Werkzeugen und Ersatzteilen, Verfügbarkeit von Reparatur- 

und Wartungsanleitungen, Anzahl der verwendeten Materialien und Bauteile, 

Verwendung von Standardbauteilen, Verwendung von Kennzeichnungsnormen für 

Bauteile und Materialien zu ihrer Identifizierung, Anzahl und Komplexität der 

▌Prozesse und Erfordernis spezieller Werkzeuge, einfache zerstörungsfreie 

Zerlegung und Wiedermontage, Bedingungen für den Zugang zu Produktdaten, 

Bedingungen für den Zugang zu oder die Nutzung der benötigten Hardware und 

Software; 
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(c) Indikatoren für einfache Nachrüstung, Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung und 

Instandsetzung: Anzahl der verwendeten Materialien und Bauteile, Verwendung von 

Standardbauteilen, Verwendung von Kennzeichnungsnormen für Bauteile und 

Materialien zu ihrer Identifizierung, Anzahl und Komplexität der erforderlichen 

Prozesse und Werkzeuge, einfache zerstörungsfreie Zerlegung und Wiedermontage, 

Bedingungen für den Zugang zu Produktdaten, Bedingungen für den Zugang zu oder 

die Nutzung der benötigten Hardware und Software, Bedingungen für den Zugang zu 

Prüfprotokollen oder nicht allgemein verfügbaren Prüfgeräten, Verfügbarkeit von 

spezifischen Garantien für wiederaufgearbeitete oder instandgesetzte Produkte, 

Bedingungen für den Zugang zu oder die Nutzung von Technologien, die durch 

Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind, Modularität; 

(d) Indikatoren für recyclingorientierte Gestaltung, einfaches Recycling und 

Recyclingqualität: Verwendung leicht recycelbarer Materialien, sicherer, einfacher 

und zerstörungsfreier Zugang zu recycelbaren Bauteilen und Materialien oder 

Bauteilen und Materialien, die gefährliche Stoffe enthalten, sowie 

Materialzusammensetzung und -homogenität, Möglichkeit einer hochreinen 

Sortierung, Anzahl der verwendeten Materialien und Bauteile, Verwendung von 

Standardbauteilen, Verwendung von Kennzeichnungsnormen für Bauteile und 

Materialien zu ihrer Identifizierung, Anzahl und Komplexität der erforderlichen 

Prozesse und Werkzeuge, einfache zerstörungsfreie Zerlegung und Wiedermontage, 

Bedingungen für den Zugang zu Produktdaten, Bedingungen für den Zugang zu oder 

die Nutzung der benötigten Hardware und Software; 

(e) Vermeidung technischer Lösungen, die der Wiederverwendung, Nachrüstung, 

Reparatur, Wartung, Instandsetzung, Wiederaufarbeitung und dem Recycling von 

Produkten und Bauteilen abträglich sind; 
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(f) Verwendung von – insbesondere besorgniserregenden – Stoffen als solche, als 

Bestandteil von Stoffen oder in Gemischen bei der Herstellung von Produkten oder 

deren Vorhandensein in Produkten, auch wenn diese Produkte zu Abfall werden, 

sowie Auswirkungen dieser Stoffe auf die Gesundheit des Menschen und die 

Umwelt;  

(g) Verwendung oder Verbrauch von Energie, Wasser und anderen Ressourcen in einem 

oder mehreren Abschnitten des Lebenszyklus des Produkts, einschließlich der 

Auswirkungen physischer Faktoren oder von Software- und Firmware-

Aktualisierungen auf die Produkteffizienz sowie der Auswirkungen auf die 

Entwaldung; 

(h) Verwendung von oder Gehalt an recycelten Materialien und Verwertung von 

Materialien, einschließlich kritischer Rohstoffe; 

(i) Verwendung von oder Gehalt an nachhaltigen erneuerbaren Materialien; 

(j) Gewicht und Volumen des Produkts und seiner Verpackung sowie das Verhältnis 

Produkt zu Verpackung; 

(k) Verwendung gebrauchter Bauteile; 
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(l) Indikatoren für Menge, Merkmale und Verfügbarkeit der für die 

bestimmungsgemäße Nutzung und die ordnungsgemäße Wartung benötigten 

Verbrauchsmaterialien: unter anderem Ertrag, technische Lebensdauer, 

Wiederverwendungs-, Reparatur- und Wiederaufbereitungsfähigkeit, 

Massenressourceneffizienz und Interoperabilität; 

(m) Umweltfußabdruck des Produkts, ausgedrückt als Quantifizierung der 

Umweltauswirkungen eines Produkts über den gesamten Lebenszyklus gemäß dem 

anwendbaren delegierten Rechtsakt, sei es in Bezug auf eine oder mehrere 

Kategorien von Umweltauswirkungen oder eine aggregierte Reihe von 

Wirkungskategorien; 

(n) CO2-Fußabdruck des Produkts; 

(o) Materialfußabdruck des Produkts; 

(p) Indikatoren für die Freisetzung von Mikroplastik und Nanoplastik: Freisetzung 

während der relevanten Phasen des Produktlebenszyklus, einschließlich 

Herstellung, Transport, Nutzung und Ende der Lebensdauer; 

(q) Indikatoren für über einen oder mehrere Abschnitte des Lebenszyklus eines 

Produkts in Luft, Wasser oder Boden freigesetzte Emissionen: Menge und Art der 

Emissionen, einschließlich Lärm; 

(r) anfallende Abfallmengen, einschließlich Kunststoff- und Verpackungsabfall, und 

deren einfache Wiederverwendung sowie Menge der erzeugten gefährlichen Abfälle; 

(s) Indikatoren für Funktionalität und Verwendungsbedingungen: unter anderem 

Fähigkeit zur Erfüllung des vorgesehenen Verwendungszwecks, 

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, erforderliche Fähigkeiten, 

Kompatibilität mit anderen Produkten oder Systemen; 

(t) Indikatoren für Leichtbauweise: verringerter Materialverbrauch, Last- und 

Stressoptimierung von Strukturen, Integration von Funktionen innerhalb des 

Materials oder in einzelne Produktbauteile, Verwendung von Materialien mit 

geringerer Dichte oder von hochfesten Materialien und Hybridmaterialien im 

Hinblick auf Materialeinsparungen, Recycling und andere Aspekte der 

Kreislaufwirtschaft und Abfallreduzierung. 
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Anhang II 

Verfahren zur Festlegung der Leistungsanforderungen 

Produktspezifische oder horizontale Leistungsanforderungen werden wie folgt festgelegt: 

▌In einer technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Analyse ist eine Reihe auf dem 

Markt befindlicher Modelle auszuwählen, die für das betreffende Produkt bzw. die 

betreffenden Produkte repräsentativ sind, und technische Optionen für die Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit des Produkts in Bezug auf die in Anhang I genannten Produktparameter zu 

ermitteln, wobei die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Optionen zu berücksichtigen sowie eine 

wesentliche Verstärkung anderer Umweltauswirkungen während des Lebenszyklus und ein 

deutlicher Verlust an Leistung oder Nutzen für die Verbraucher zu verhindern ist. 

Im Rahmen der in Absatz 1 genannten Analyse werden zudem in Bezug auf die betrachteten 

Parameter die besten auf dem Markt befindlichen Produkte und Technologien sowie zu 

erwartende technologische Verbesserungen ermittelt. 

Das Abschneiden von auf internationalen Märkten verfügbaren Produkten und in der 

Gesetzgebung anderer Länder bestehende Referenzwerte werden sowohl bei der in Absatz 1 

genannten Analyse als auch bei der Festlegung von Anforderungen berücksichtigt. 
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Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Analyse und unter Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen und technischen Durchführbarkeit, einschließlich der Verfügbarkeit von 

Schlüsselressourcen und -technologien, sowie des Verbesserungspotenzials werden Niveaus 

oder nicht quantitative Anforderungen festgelegt. 

Alle Konzentrationsgrenzwerte für die in Anhang I Buchstabe f genannten Stoffe müssen auf 

einer gründlichen Analyse der Nachhaltigkeit der Stoffe und ihrer ermittelten Alternativen 

beruhen und dürfen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit des 

Menschen oder die Umwelt haben. Bei jeder Leistungsanforderung für die in Anhang I 

Buchstabe f genannten Stoffe werden bestehende Stoffsicherheitsbeurteilungen, die von den 

zuständigen Stellen der Union für die betreffenden Stoffe durchgeführt wurden, sowie von der 

Kommission entwickelte Kriterien für inhärent sichere und nachhaltige Chemikalien und 

Materialien berücksichtigt. Bei den vorgeschlagenen Konzentrationsgrenzwerten sind auch 

Aspekte der Durchsetzbarkeit, z. B. analytische Nachweisgrenzen, zu berücksichtigen. 

Bei der in Absatz 1 genannten Analyse werden die wahrscheinlichen Auswirkungen des 

Klimawandels auf das Produkt während seiner voraussichtlichen Lebensdauer und das 

Potenzial des Produkts zur Verbesserung der Klimaresilienz während seines gesamten 

Lebenszyklus gegebenenfalls berücksichtigt. 
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Eine die maßgeblichen Faktoren, etwa Kosten von Energie und anderen Ressourcen, die 

Kosten von Rohmaterial und der erforderlichen Technik, die Produktionskosten sowie 

Diskontsätze, und die etwaigen externen Umweltkosten, einschließlich der vermiedenen 

Treibhausgasemissionen, betreffende Sensibilitätsanalyse ist vorzunehmen. 

▌Bei der Entwicklung der in Unterabsatz 1 genannten Analyse werden die im Rahmen 

anderer Tätigkeiten der Union verfügbaren einschlägigen Informationen wie unter anderem 

die in der Verordnung (EU) 2021/1119 genannten bestehenden sektorspezifischen 

Fahrpläne berücksichtigt und umfassen technische Informationen, die als Grundlage für die 

Verordnung (EG) Nr. 66/2010, die Richtlinie 2010/75/EU, die aufgrund der Verordnung (EU) 

2020/852 erlassenen technischen Bewertungskriterien und die Kriterien für eine 

umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge dienen oder aus diesen abgeleitet werden. 

Dies gilt gleichfalls für Informationen aus bestehenden Programmen, die in anderen Teilen 

der Welt durchgeführt werden und auf die Festlegung spezifischer Ökodesign-Anforderungen 

an Produkte, die mit Wirtschaftspartnern der Union gehandelt werden, abstellen. 

▌ 
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Anhang III  

▌Digitaler Produktpass 

(in den Artikeln 9 bis 12 genannt) 

Die Anforderungen an den digitalen Produktpass, die in den gemäß Artikel 4 erlassenen 

delegierten Rechtsakten festgelegt sind, präzisieren, welche der folgenden Daten in den 

digitalen Produktpass aufgenommen werden müssen oder können: 

(a) Informationen, die nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 oder 

nach anderen für die betreffende Produktgruppe geltenden Rechtsvorschriften der 

Union erforderlich sind;  

(b) eindeutige Produktkennung auf der Ebene, die in dem gemäß Artikel 4 erlassenen 

anwendbaren delegierten Rechtsakt angegeben ist; 

(c) GTIN (Global Trade Identification Number) gemäß der Norm ISO/IEC 15459-6 der 

Internationalen Organisation für Normung bzw. der Internationalen 

Elektrotechnischen Kommission oder eine gleichwertige Kennung von Produkten 

oder Teilen davon; 

(d) einschlägige Warencodes wie einen TARIC-Code im Sinne der Verordnung (EWG) 

Nr. 2658/87 ▌; 
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(e) Unterlagen und Informationen über die Konformität, die nach dieser Verordnung 

oder anderen für das Produkt geltenden Rechtsvorschriften der Union erforderlich 

sind, z. B. Konformitätserklärung, technische Unterlagen oder 

Konformitätsbescheinigungen; 

(f) Benutzerhandbücher, Gebrauchsanleitungen, Warn- oder Sicherheitshinweise gemäß 

anderen für das Produkt geltendem Unionsrecht; 

(g) Informationen über den Hersteller, wie seine eindeutige Kennung des 

Wirtschaftsteilnehmers und die in Artikel 27 Absatz 7 genannten Informationen; 

(h) andere eindeutige Kennungen des Wirtschaftsteilnehmers als die des Herstellers; 

(i) eindeutige Kennungen der Einrichtung; 

(j) Angaben zum Importeur, einschließlich der in Artikel 29 Absatz 3 genannten 

Informationen und seiner EORI-Nummer (Economic Operators Registration and 

Identification number — Nummer zur Registrierung und Identifizierung von 

Wirtschaftsbeteiligten); 

(k) Name, Kontaktdaten und eindeutige Kennung des in der Union ansässigen 

Wirtschaftsteilnehmers, der für die Durchführung der Aufgaben gemäß Artikel 4 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 oder Artikel 15 der Verordnung (EU) 2023/988 oder 

für ähnliche Aufgaben gemäß anderen für das Produkt geltendem Unionsrecht 

verantwortlich ist; 
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(l) Referenz des Digitalproduktpass-Drittdienstleisters, der die Sicherungskopie des 

digitalen Produktpasses speichert. 

Datenträger, die in Buchstabe b genannte eindeutige Produktkennung, die unter den 

Buchstaben g, h und k genannten eindeutigen Kennungen der Wirtschaftsteilnehmer und 

die unter Buchstabe i genannten eindeutigen Kennungen der Einrichtungen müssen, 

soweit für die betreffenden Produkte relevant, den ISO/IEC-Normen 15459-1:2014, 15459-

2:2015, 15459-3:2014, 15459-4:2014, 15459-5:2014 und 15459-6:2014 entsprechen; 

In den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten werden die für Ökodesign-

Anforderungen relevanten Informationen festgelegt, die die Hersteller zusätzlich zu den 

gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a erforderlichen Angaben in den digitalen Produktpass 

aufnehmen können, einschließlich Informationen über spezifische freiwillige Etiketten für das 

Produkt. Dazu gehört auch, ob für das Produkt ein EU-Umweltzeichen gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 66/2010 vergeben wurde. 
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Anhang IV 

Interne Fertigungskontrolle 

(Modul A) 

(1) Bei der internen Fertigungskontrolle handelt es sich um das 

Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2, 3 

und 4 genannten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene 

Verantwortung erklärt, dass das betreffende Produkt den Anforderungen der gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte genügt. 

(2) Technische Unterlagen 

Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand der Unterlagen muss es 

möglich sein, die Konformität des Produkts mit den Anforderungen der gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte zu beurteilen. In den technischen 

Unterlagen sind die geltenden Anforderungen aufzuführen und die Gestaltung, die 

Herstellung und der Betrieb des Produkts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung 

von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten zumindest folgende 

Elemente, falls diese Elemente vorhanden sind: 

– eine allgemeine Beschreibung des Produkts und seines vorgesehenen 

Verwendungszwecks; 

– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, 

Schaltkreisen usw.; 

– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeichnungen 

und Pläne sowie der Funktionsweise des Produkts erforderlich sind; 
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– eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, gemeinsamen 

Spezifikationen oder anderen einschlägigen technischen Spezifikationen, deren 

Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, 

vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, und eine Beschreibung der 

zur Erfüllung der Anforderungen gewählten Lösungen, wenn diese 

harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall von teilweise 

angewendeten harmonisierten Normen sind die Teile, die angewendet wurden, 

in den technischen Unterlagen anzugeben; 

– die Ergebnisse der durchgeführten Entwurfsberechnungen, Prüfungen usw.; 

– die Ergebnisse der durchgeführten Messungen in Bezug auf die Ökodesign-

Anforderungen einschließlich Angaben zur Konformität dieser Messungen im 

Vergleich zu den Ökodesign-Anforderungen, die in den gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt sind; 

– die Prüfberichte; 

– ein Exemplar der entsprechend den Informationsanforderungen gemäß 

Artikel 7 bereitgestellten Informationen. 
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(3) Herstellung 

Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Herstellungsprozess 

und seine Überwachung die Konformität des Produkts mit den in Nummer 2 

genannten technischen Unterlagen und mit den Anforderungen der gemäß Artikel 4 

erlassenen delegierten Rechtsakte gewährleisten. 

(4) CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Produkt, das die Anforderungen der gemäß 

Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakte erfüllt, die erforderliche 

Konformitätskennzeichnung an. 

Der Hersteller muss für jedes Produktmodell eine schriftliche Konformitätserklärung 

gemäß Artikel 44 ausstellen und zusammen mit den technischen Unterlagen zehn 

Jahre lang nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme des Produkts für die 

zuständigen nationalen Behörden zur Verfügung halten. Aus der 

Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welches Produkt sie ausgestellt wurde. 

Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf 

Verlangen zur Verfügung gestellt. 

(5) Bevollmächtigter 

Die in Nummer 4 genannten Verpflichtungen der Hersteller können von ihren 

Bevollmächtigten in ihrem Auftrag und unter ihrer Verantwortung erfüllt werden, 

falls die Verpflichtungen im Auftrag festgelegt sind. 
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Anhang V 

EU-Konformitätserklärung 

(in Artikel 44 genannt) 

1. Nr. … (eindeutige Kennung des Produkts); 

2. den Namen und die Anschrift des Herstellers und, falls ernannt, seines 

Bevollmächtigten; 

3. die Aussage „Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser 

Konformitätserklärung trägt der Hersteller.“; 

4. den Gegenstand der Erklärung (Beschreibung des Produkts, die ausreicht, um seine 

eindeutige Identifizierung und die Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen; sie kann, 

wenn dies für die Identifizierung des Produkts erforderlich ist, ein Bild enthalten); 

5. die Aussage, dass der in Unterabsatz 4 genannte Gegenstand der Erklärung dieser 

Verordnung, den gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakten und, falls 

anwendbar, anderen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht; 

6. die Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen, die zugrunde gelegt wurden, oder die Angabe anderer technischer 

Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird; 
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7. falls zutreffend, die notifizierte Stelle … (Name, Kennnummer), die … 

(Beschreibung ihrer Mitwirkung) durchgeführt und die Bescheinigung oder 

Zulassung … (Nummer) ausgestellt hat; 

8. falls vorhanden, die Erklärung der Übereinstimmung mit anderem einschlägigen 

Unionsrecht, die die CE-Kennzeichnung vorsehen;  

9. den Namen und die Unterschrift der für den Hersteller oder für den Bevollmächtigten 

des Herstellers zeichnungsberechtigten Person. 

10. Zusätzliche Angaben: 

Unterzeichnet für und im Namen von: 

(Ort und Datum der Ausstellung):  

(Name, Funktion) (Unterschrift): 

 

▌ 
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Anhang VI 

Kriterien für Selbstregulierungsmaßnahmen 

(in Artikel 21 genannt) 

Die folgende nicht erschöpfende Liste von Kriterien wird ▌zur Bewertung von 

Selbstregulierungsmaßnahmen gemäß Artikel 21 herangezogen ▌: 

(1) Offenheit der Beteiligung 

Selbstregulierungsmaßnahmen müssen allen Wirtschaftsteilnehmern offenstehen, die 

ein unter die Selbstregulierungsmaßnahme fallendes Produkt in Verkehr bringen, 

einschließlich KMU und Wirtschaftsteilnehmern aus Drittländern, sowohl in der 

Vorbereitungs- als auch in der Umsetzungsphase. Wirtschaftsteilnehmer, die 

beabsichtigen, eine Selbstregulierungsmaßnahme einzuführen, sollten ihre Absicht 

öffentlich bekannt geben, bevor sie mit der Entwicklung der Maßnahme beginnen. 

(2) Nachhaltigkeit und Mehrwert 

Mit Selbstregulierungsmaßnahmen muss den politischen Zielen dieser Verordnung 

Rechnung getragen werden, und sie müssen mit der wirtschaftlichen und der sozialen 

Dimension der nachhaltigen Entwicklung im Einklang stehen. Mit 

Selbstregulierungsmaßnahmen muss ein integrierter Ansatz zum Schutz der Umwelt, 

der Verbraucherinteressen, der Gesundheit, der Lebensqualität und der 

wirtschaftlichen Interessen verfolgt werden. 
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(3) Repräsentativität 

Die Industrie und die mit ihr verbundenen Verbände, die an einer 

Selbstregulierungsmaßnahme mitwirken, müssen eine große Mehrheit des 

betreffenden Wirtschaftszweigs gemäß Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 1 

Buchstabe b repräsentieren. Es ist darauf zu achten, dass das Wettbewerbsrecht der 

Union, insbesondere Artikel 101 AEUV über wettbewerbswidrige Vereinbarungen, 

eingehalten wird. 

(4) Quantifizierte und abgestufte Ziele 

Die von den Unterzeichnern in ihrer Selbstregulierungsmaßnahme festgelegten Ziele 

sind klar, quantifizierbar und eindeutig anhand gründlich definierter 

Ausgangspunkte zu formulieren. Erstreckt sich die Selbstregulierungsmaßnahme 

über einen langen Zeitraum, sind Zwischenziele aufzuführen. Es muss möglich sein, 

die Erfüllung der Ziele und Zwischenziele auf erschwingliche und glaubwürdige Art 

und Weise und anhand klarer, zuverlässiger Indikatoren nachzuprüfen. 
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(5) Beteiligung der Zivilgesellschaft 

Zur Wahrung der Transparenz werden Selbstregulierungsmaßnahmen bekannt 

gegeben, auch online auf einer öffentlich und unentgeltlich zugänglichen Website 

und mithilfe sonstiger elektronischer Mittel der Informationsverbreitung. 

Die Interessenträger, darunter die Mitgliedstaaten, die Industrie, nichtstaatliche 

Umweltschutzorganisationen und Verbraucherverbände, erhalten die Möglichkeit ▌, 

Anmerkungen zu einer Selbstregulierungsmaßnahme zu machen. 

(6) Überwachung und Berichterstattung 

Es muss ein unabhängiger Prüfer ausgewählt und ernannt werden, um die 

Einhaltung der Selbstregulierungsmaßnahme durch die Unterzeichner überwachen. 

Mit der Selbstregulierungsmaßnahme muss dem unabhängigen Prüfer die Befugnis 

übertragen werden, die Konformität mit den Anforderungen der 

Selbstregulierungsmaßnahme zu überprüfen. In der Selbstregulierungsmaßnahme 

müssen auch das Verfahren für die Auswahl des unabhängigen Prüfers und die 

Bestimmungen festgelegt sein, mit denen sichergestellt wird, dass der Prüfer frei von 

Interessenkonflikten ist und über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um die 

Konformität mit den in der Selbstregulierungsmaßnahme festgelegten 

Anforderungen zu überprüfen. 
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Jeder Unterzeichner muss jährlich alle Informationen und Daten übermitteln, die der 

unabhängige Prüfer benötigt, um zuverlässig überprüfen zu können, ob der 

Unterzeichner die Selbstregulierungsmaßnahme einhält. 

Der unabhängige Prüfer erstellt am Ende jedes einjährigen Berichtszeitraums einen 

Bericht über die Einhaltung der Vorschriften. 

Erfüllt ein Unterzeichner die Anforderungen der Selbstregulierungsmaßnahme nicht 

▌, so muss er Korrekturmaßnahmen ergreifen. Der unabhängige Prüfer setzt die 

anderen Unterzeichner, die sich an einer Selbstregulierungsmaßnahme beteiligen, 

von der Nichterfüllung durch einen Unterzeichner und von den 

Korrekturmaßnahmen, die der Unterzeichner ergreifen will, in Kenntnis.  

Die Ergebnisse jeder von einer Marktüberwachungsbehörde durchgeführten 

Marktüberwachungstätigkeit, bei der eine Nichtkonformität mit den 

Anforderungen in Bezug auf Selbstregulierungsmaßnahmen festgestellt wurde, 

werden vom unabhängigen Prüfer insbesondere im Konformitätsbericht 

berücksichtigt, und es sind Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.  

(7) Kostenwirksamkeit der Verwaltung einer Selbstregulierungsmaßnahme 

Die Kosten der Verwaltung der Selbstregulierungsmaßnahme, insbesondere im 

Hinblick auf die Überwachung, dürfen gegenüber den Zielen der Maßnahme und den 

sonstigen verfügbaren politischen Instrumenten keinen unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwand mit sich bringen. 
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Anhang VII 

Verbraucherprodukte, deren Vernichtung durch Wirtschaftsteilnehmer verboten ist 

Die Warencodes und die Beschreibungen wurden aus der kombinierten Nomenklatur gemäß 

Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87, wie in deren Anhang I festgelegt, 

übernommen, die am … [ABl.: Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Verordnung 

einfügen] in Kraft ist. 

Warencode Beschreibung 

(1) Kleidung und Bekleidungszubehör 

4203 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder 

rekonstituiertem Leder  

61  Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder 

Gestricken 

62  Kleidung und Bekleidungszubehör, ausgenommen aus 

Gewirken oder Gestricken 

6504 Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch 

Verbindung von Streifen aus Stoffen aller Art hergestellt, 

auch ausgestattet 

6505 Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt 

oder aus einem oder mehreren Stücken (ausgenommen 

Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen 

Spinnstofferzeugnissen hergestellt, auch ausgestattet; 

Haarnetze aus Stoffen aller Art, auch ausgestattet 

(2) Schuhe 

6401 Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus 

Kautschuk oder Kunststoff, bei denen weder das Oberteil mit 

der Laufsohle noch das Oberteil selbst durch Nähen, Nieten, 

Nageln, Schrauben, Stecken oder ähnliche Verfahren 
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zusammengefügt ist 

6402 Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk 

oder Kunststoff 

6403 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder 

oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus Leder 

6404 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder 

oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus Spinnstoffen 

6405 Andere Schuhe 
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Anhang VIII 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 2009/125/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 – 

Artikel 4 Artikel 29 

Artikel 5 Artikel 44, 45 und 46 

Artikel 6 Artikel 3 

Artikel 7 Artikel 69, 70 und 71 

Artikel 8 Artikel 27 und 43 

Artikel 9 Artikel 41 

Artikel 10 – 

Artikel 11 Artikel 38 

Artikel 12 Artikel 68 

Artikel 13 Artikel 22 
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Artikel 14 Artikel 7 

Artikel 15 Artikel 4 and 5 

Artikel 16 Artikel 18 

Artikel 17 Artikel 21 

Artikel 18 Artikel 19 

– Artikel 24 

 Artikel 28 

 Artikel 30 bis 40 

 Artikel 42 

 Artikel 47 bis 67 

 Artikel 72 

Artikel 19 Artikel 73 

Artikel 20 Artikel 74 

Artikel 21 Artikel 75 

Artikel 22 – 
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Artikel 23 – 

Artikel 24 Artikel 79 

Artikel 25 Artikel 80 

Artikel 26 – 

ANHANG I Artikel 5, 7, ANHANG I 

ANHANG II ANHANG II 

– ANHANG III 

ANHANG III – 

ANHANG IV ANHANG IV 

ANHANG V – 

ANHANG VI ANHANG V 

ANHANG VII Artikel 8 

ANHANG VIII ANHANG VI 

ANHANG IX – 

ANHANG X ANHANG VIII 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0304
Vorübergehende Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels in 
Ergänzung der Handelszugeständnisse für ukrainische Waren im Rahmen 
des Assoziierungsabkommens zwischen der EU, Euratom und der Ukraine
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
vorübergehende Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels in Ergänzung der 
Handelszugeständnisse für ukrainische Waren im Rahmen des 
Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 
(COM(2024)0050 – C9-0021/2024 – 2024/0028(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2024)0050),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0021/2024),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 8. April 2024 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel 
(A9-0077/2024),
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2.  nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur Kenntnis, 
die im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) veröffentlicht werden; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2024)0028 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über vorübergehende Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels in 
Ergänzung der Handelszugeständnisse für ukrainische Waren im Rahmen des 
Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                
1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits2 

(im Folgenden „Assoziierungsabkommen“) bildet die Grundlage für die Beziehungen 

zwischen der Union und der Ukraine. Gemäß dem Beschluss 2014/668/EU des Rates3 

wird Titel IV des Assoziierungsabkommens, der sich auf Handel und Handelsfragen 

bezieht, seit dem 1. Januar 2016 vorläufig angewandt und ist nach der Ratifizierung 

durch alle Mitgliedstaaten am 1. September 2017 in Kraft getreten. 

(2) Im Assoziierungsabkommen kommt der Wunsch der Vertragsparteien des 

Assoziierungsabkommens (im Folgenden „Vertragsparteien“) zum Ausdruck, ihre 

Beziehungen in ehrgeiziger und innovativer Weise zu vertiefen und zu erweitern, und 

die schrittweise wirtschaftliche Integration im Einklang mit den sich aus der 

Mitgliedschaft der Vertragsparteien in der Welthandelsorganisation ergebenden 

Rechten und Pflichten zu erleichtern und zu verwirklichen. 

                                                
2 ABl. L 161 vom 29.5.2014, S. 3. 
3 Beschluss 2014/668/EU des Rates vom 23. Juni 2014 über die Unterzeichnung – im 

Namen der Europäischen Union – und die vorläufige Anwendung des 
Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 
hinsichtlich der Titel III (mit Ausnahme der Bestimmungen über die Behandlung von 
Drittstaatsangehörigen, die als Arbeitnehmer im Hoheitsgebiet der anderen 
Vertragspartei legal beschäftigt sind) und der Titel IV, V, VI und VII des 
Abkommens sowie der diesbezüglichen Anhänge und Protokolle (ABl. L 278 vom 
20.9.2014, S. 1). 
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(3) In Artikel 25 des Assoziierungsabkommens ist die schrittweise Errichtung einer 

Freihandelszone zwischen den Vertragsparteien im Einklang mit Artikel XXIV des 

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (im Folgenden „GATT 1994“) 

vorgesehen. Zu diesem Zweck sieht Artikel 29 des Assoziierungsabkommens die 

schrittweise Beseitigung der Zölle im Einklang mit den darin enthaltenen Stufenplänen 

und eine Beschleunigung und Ausweitung des Abbaus dieser Zölle vor.  

(4) Der am 24. Februar 2022 begonnene unprovozierte und ungerechtfertigte 

Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat tiefgreifende negative Auswirkungen 

auf die Fähigkeit der Ukraine, mit dem Rest der Welt Handel zu treiben, sowohl 

wegen der Zerstörung von Produktionskapazitäten als auch wegen der 

Nichtverfügbarkeit eines wesentlichen Teils der Transportmöglichkeiten, zum Beispiel 

infolge der Beschränkung und Unsicherheit im Hinblick auf den Zugang zum 

Schwarzen Meer. Unter diesen außergewöhnlichen Umständen und um die negativen 

wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine 

abzumildern, muss der Ausbau engerer Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Union 

und der Ukraine beschleunigt werden, damit den ukrainischen Behörden und der 

Bevölkerung weiterhin Unterstützung geleistet werden kann. Es ist daher notwendig 

und angezeigt, im Einklang mit der Beschleunigung des Abbaus von Zöllen im Handel 

zwischen der Union und der Ukraine auch weiterhin die Handelsströme zu stimulieren 

und Zugeständnisse in Form von Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels für alle 

Waren zu gewähren. 
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(5) Im Einklang mit Artikel 21 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 

achtet die Union auf die Kohärenz zwischen den einzelnen Bereichen ihres 

auswärtigen Handelns. Gemäß Artikel 207 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wird die gemeinsame Handelspolitik 

im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union 

durchgeführt. 

(6) Die Verordnung (EU) 2023/1077 des Europäischen Parlaments und des Rates4 läuft 

am 5. Juni 2024 aus. 

(7) Die mit dieser Verordnung eingeführten vorübergehenden Maßnahmen zur 

Liberalisierung des Handels sollten die folgenden Typen umfassen: i) die Aussetzung 

der Anwendung der Einfuhrpreisregelung auf Obst und Gemüse, ii) die Aussetzung 

von Zollkontingenten und Einfuhrzöllen und iii) die Aussetzung der Anwendung des 

Kapitels V und des Artikels 24 der Verordnung (EU) 2015/478 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5. Durch diese Maßnahmen wird die Union der Ukraine und 

den betroffenen Wirtschaftsakteuren vorübergehend angemessene wirtschaftliche und 

finanzielle Unterstützung gewähren. 

                                                
4 Verordnung (EU) 2023/1077 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. Mai 2023 über vorübergehende Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels in 
Ergänzung der Handelszugeständnisse für ukrainische Waren im Rahmen des 
Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 
(ABl. L 144 vom 5.6.2023, S. 1). 

5 Verordnung (EU) 2015/478 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2015 über eine gemeinsame Einfuhrregelung (ABl. L 83 vom 27.3.2015, 
S. 16). 
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(8) Zur Vermeidung von Betrug sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Präferenzregelungen nur gewährt werden, wenn die Ukraine alle einschlägigen 

Voraussetzungen für die Gewährung von Vergünstigungen aus dem 

Assoziierungsabkommen erfüllt, was auch beinhaltet, dass die Ukraine die 

Ursprungsregeln für die betroffenen Waren und die damit verbundenen Verfahren 

einhält und in eine enge Verwaltungszusammenarbeit mit der Union eintritt, wie dies 

in dem Assoziierungsabkommen vorgesehen ist. 

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Präferenzregelungen sollten außerdem nur 

gewährt werden, wenn die Ukraine davon absieht, neue Zölle oder Abgaben gleicher 

Wirkung und neue mengenmäßige Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher 

Wirkung einzuführen, die bestehenden Zölle oder Abgaben zu erhöhen oder sonstige 

Beschränkungen des Handels mit der Union einzuführen, es sei denn, dies ist im 

Kontext des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine eindeutig gerechtfertigt. 
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(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Präferenzregelungen sollten außerdem nur 

gewährt werden, wenn die Ukraine die allgemeinen Grundsätze des 

Assoziierungsabkommens weiterhin achtet. In diesem Zusammenhang sind nach 

Artikel 2 des Assoziierungsabkommens unter anderem die Achtung der 

demokratischen Grundsätze, Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Förderung der 

Achtung der Grundsätze der Souveränität und territorialen Unversehrtheit, 

Unverletzlichkeit der Grenzen und Unabhängigkeit sowie die Bekämpfung der 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, dazugehörigem Material und 

Trägermitteln wesentliche Elemente des Assoziierungsabkommens. Darüber hinaus 

wird in Artikel 3 des Assoziierungsabkommens darauf verwiesen, dass 

Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung, die Bekämpfung der 

Korruption und die Bekämpfung der verschiedenen Formen der grenzüberschreitenden 

organisierten Kriminalität und des Terrorismus, die Förderung einer nachhaltigen 

Entwicklung und der wirksame Multilateralismus für die Intensivierung der 

Beziehungen zwischen den Vertragsparteien von zentraler Bedeutung sind. 
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(11) Vorbehaltlich einer Bewertung durch die Kommission, die im Rahmen der 

regelmäßigen Überwachung der Auswirkungen dieser Verordnung durchgeführt und 

entweder auf ordnungsgemäß begründeten Antrag eines Mitgliedstaats oder auf eigene 

Initiative der Kommission eingeleitet wird, muss die Möglichkeit vorgesehen werden, 

alle erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf Einfuhren von Waren, die in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, zum Beispiel Weizen und anderes 

Getreide, und sich nachteilig auf den Unionsmarkt oder den Markt eines oder 

mehrerer Mitgliedstaaten für gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren 

auswirken, zu ergreifen. Die Lage der Märkte für Eier, Geflügel, Zucker, Hafer, Mais, 

Grobgrieß und Honig ist besonders prekär, sodass die landwirtschaftlichen Erzeuger in 

der Union durch steigende Einfuhren aus der Ukraine geschädigt werden können. Es 

ist angezeigt, für diese Erzeugnisse eine automatische Schutzmaßnahme einzuführen, 

die aktiviert wird, wenn die Gesamtmengen der Einfuhren eines dieser Erzeugnisse in 

einem bestimmten Zeitraum auf der Grundlage des arithmetischen Mittels der 

zwischen dem 1. Juli um dem 31. Dezember 2021, in 2022 und in 2023 verzeichneten 

Einführmengen ein bestimmtes Niveau erreichen. 

(12) Einfuhren aus der Ukraine, einschließlich Getreide und Ölsaaten, können gemäß 

Kapitel IV der Verordnung (EU) 2015/478 überwacht werden, dies umfasst die 

Möglichkeit, die Vorlage eines Überwachungsdokuments als Voraussetzung für den 

zollrechtlich freien Verkehr (Einfuhrlizenz) zu fordern, wenn Einfuhrtrends die 

Hersteller in der Union zu schädigen drohen und die Interessen der Union dies 

erfordern. 
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(13) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um 

die Präferenzregelungen gemäß Artikel 1 Absatz 1 vorübergehend auszusetzen, wenn 

die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Präferenzregelungen nicht mehr 

erfüllt sind und zur Einführung von Schutzmaßnahmen in Fällen übertragen werden, in 

denen der Unionsmarkt oder der Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten für 

gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren durch Einfuhren im Rahmen 

dieser Verordnung beeinträchtigt werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates6 

ausgeübt werden. Beim Erlass vorläufiger Schutzmaßnahmen sollte angesichts der 

Auswirkungen und der Natur dieser Maßnahmen und ihrer sequenziellen Logik in 

Bezug auf den Erlass endgültiger Schutzmaßnahmen auf das Beratungsverfahren nach 

der genannten Verordnung zurückgegriffen werden. Für die Annahme von 

Modalitäten zur Überwachung der Einfuhrmengen von Eiern, Geflügel, Zucker, 

Hafer, Mais, Grobgrieß und Honig aus der Ukraine sollte außerdem auf das 

Beratungsverfahren zurückgegriffen werden, um das wirksame Funktionieren des 

automatischen Schutzes sicherzustellen. 

(14) Der Jahresbericht der Kommission über die Durchführung der vertieften und 

umfassenden Freihandelszone, welche integraler Bestandteil des 

Assoziierungsabkommens ist, sollte eine ausführliche Bewertung der Durchführung 

der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels 

enthalten. 

                                                
6 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(15) Da die Verordnung (EU) 2023/1077 am 5. Juni 2024 ausläuft, sollte die vorliegende 

Verordnung am 6. Juni 2024 in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels 

(1) Die folgenden Präferenzregelungen werden eingeführt: 

a) die Anwendung der Einfuhrpreisregelung wird für die in Anhang I-A des 

Assoziierungsabkommens aufgeführten Waren, für die sie zur Anwendung 

kommt, ausgesetzt. Auf diese Waren werden keine Einfuhrzölle erhoben; 

b) alle in Anhang I-A des Assoziierungsabkommens festgelegten Zollkontingente 

werden ausgesetzt, und die unter diese Kontingente fallenden Waren werden 

zollfrei zur Einfuhr aus der Ukraine in die Union zugelassen. 

(2) Die Anwendung des Kapitels V und des Artikels 24 der Verordnung (EU) 2015/478 

wird in Bezug auf die Einfuhren mit Ursprung in der Ukraine vorübergehend 

ausgesetzt. 
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Artikel 2 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Präferenzregelung 

Für die Präferenzregelungen nach Artikel 1 Absatz 1 gelten die folgenden Voraussetzungen: 

a) Die Ursprungsregeln für Waren und die entsprechenden Verfahren gemäß dem 

Assoziierungsabkommen werden von der Ukraine eingehalten; 

b) die Ukraine sieht davon ab, für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in der Union 

neue Zölle oder Abgaben gleicher Wirkung und neue mengenmäßige 

Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung einzuführen, die bestehenden 

Zölle oder Abgaben zu erhöhen oder sonstige Beschränkungen des Handels mit der 

Union, einschließlich diskriminierender interner Verwaltungsmaßnahmen, 

einzuführen, es sei denn, dies ist im Kontext des Krieges eindeutig gerechtfertigt; 

und 

c) die Ukraine achtet die demokratischen Grundsätze, die Menschenrechte und die 

Grundfreiheiten sowie das Rechtsstaatsprinzip und unternimmt fortlaufend 

nachhaltige Anstrengungen im Hinblick auf die Bekämpfung der Korruption und 

rechtswidriger Tätigkeiten, wie in den Artikeln 2, 3 und 22 des 

Assoziierungsabkommens vorgesehen. 
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Artikel 3 

Vorübergehende Aussetzung 

(1) Stellt die Kommission fest, dass hinreichende Beweise für die Nichteinhaltung der in 

Artikel 2 genannten Bedingungen durch die Ukraine vorliegen, kann sie im Wege 

eines Durchführungsrechtsakts die in Artikel 1 Absatz 1 vorgesehenen 

Präferenzregelungen ganz oder teilweise aussetzen. Dieser Durchführungsrechtsakt 

wird gemäß dem in Artikel 5 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Ersucht ein Mitgliedstaat die Kommission um die Aussetzung einer der 

vorgesehenen Präferenzregelungen auf der Grundlage einer Nichteinhaltung der in 

Artikel 2 Buchstabe b genannten Bedingungen durch die Ukraine, so legt die 

Kommission innerhalb von vier Monaten nach dem Ersuchen eine begründete 

Stellungnahme vor, in der dargelegt wird, ob die Beanstandung wegen 

Nichteinhaltung durch die Ukraine begründet ist. Kommt die Kommission zu dem 

Schluss, dass die Beanstandung begründet ist, so leitet sie das in Absatz 1 dieses 

Artikels genannte Verfahren ein. 
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Artikel 4 

Schutzmaßnahmen 

(1) Wird eine unter Artikel 1 Absatz 1 fallende Ware mit Ursprung in der Ukraine unter 

Bedingungen eingeführt, die sich nachteilig auf den Unionsmarkt oder den Markt 

eines oder mehrerer Mitgliedstaaten für gleichartige oder unmittelbar konkurrierende 

Waren auswirken, so kann die Kommission mittels eines Durchführungsrechtsakts 

alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird 

gemäß dem in Artikel 5 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Diese Maßnahmen können so lange eingeführt werden, wie dies erforderlich ist, um 

den nachteiligen Auswirkungen auf den Unionsmarkt oder den Markt eines oder 

mehrerer Mitgliedstaaten für gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren 

entgegenzuwirken. 

(2) Die Kommission überwacht regelmäßig die Auswirkungen dieser Verordnung und 

berücksichtigt dabei die Informationen über Ausfuhren, Einfuhren, Preise auf dem 

Unionsmarkt oder dem Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten und die 

Unionsproduktion der Waren, die den Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels 

gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b unterliegen. 
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Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten ab dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] alle zwei Monate über die Ergebnisse der regelmäßigen 

Überwachung. 

(3) Die Kommission nimmt im Hinblick auf die Einführung von Maßnahmen gemäß 

Absatz 1 eine Bewertung der Lage des Unionsmarktes oder der Lage des Marktes 

eines oder mehrerer Mitgliedstaaten für gleichartige oder unmittelbar konkurrierende 

Waren vor, . Diese Bewertung wird eingeleitet: 

a) auf einen ordnungsgemäß begründeten Antrag eines Mitgliedstaats mit 

hinreichenden Anscheinsbeweisen, über die dieser Mitgliedstaat gemäß 

Absatz 4 nach vernünftigem Ermessen verfügt, für Einfuhren, die gemäß 

Absatz 1 nachteilige Auswirkungen auf den Markt haben, oder 

b) auf ihre eigene Initiative, nachdem es für die Kommission ersichtlich wurde, 

dass hinreichende Anscheinsbeweise für ernste Schwierigkeiten im Sinne von 

Absatz 1 vorliegen. 
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Die Bewertung gemäß Unterabsatz 1 wird innerhalb von vier Monaten nach ihrer 

Einleitung abgeschlossen. 

(4) Bei ihrer Bewertung gemäß Absatz 3 berücksichtigt die Kommission alle relevanten 

Marktentwicklungen, einschließlich der Auswirkungen der betreffenden Einfuhren 

auf die Lage des Unionsmarktes oder des Marktes eines oder mehrerer 

Mitgliedstaaten für gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren. Diese 

Bewertung umfasst u. a. folgende Faktoren: 

a) Grad und Umfang des Anstiegs der Einfuhren der betroffenen Ware aus der 

Ukraine in absoluten und relativen Zahlen; 

b) Auswirkungen der betroffenen Einfuhren auf die Produktion und die Preise auf 

dem Unionsmarkt oder auf dem Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 

unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einfuhren aus anderen Quellen. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend, und es 

können auch andere relevante Faktoren berücksichtigt werden. 
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(5) Wenn in kritischen Situationen eine Verzögerung einen schwer 

wiedergutzumachenden Schaden verursachen würde, kann die Kommission alle 

erforderlichen Maßnahmen im Wege eines Durchführungsrechtsakts vorübergehend 

einführen. Solche Maßnahmen können nur auf einen ordnungsgemäß begründeten 

Antrag eines Mitgliedstaats gemäß Absatz 3 Buchstabe a eingeführt werden und 

werden innerhalb von 21 Tagen nach Eingang des Antrags erlassen. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 5 Absatz 4 genannten 

Beratungsverfahren erlassen. Die Geltungsdauer einer vorläufigen Schutzmaßnahme 

darf 120 Tage nicht überschreiten. 

(6) Gelangt die Kommission aufgrund der Bewertung nach Absatz 3 zu der Auffassung, 

dass der Unionsmarkt oder der Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten für 

gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren beeinträchtigt wurde, und 

beabsichtigt sie, eine endgültige Maßnahme gemäß Absatz 1 einzuführen, so 

veröffentlicht sie im Amtsblatt der Europäischen Union eine Bekanntmachung über 

die Einführung einer solchen Maßnahme. Die Bekanntmachung enthält eine 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Bewertung und eine Frist, 

innerhalb derer die interessierten Parteien ihren Standpunkt schriftlich darlegen 

können. Diese Frist beläuft sich auf höchstens zehn Tage ab Veröffentlichung der 

Bekanntmachung. 
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(7) Wenn zwischen dem 6. Juni und dem 31. Dezember 2024 die Gesamtmenge der seit 

dem 1. Januar 2024 getätigten Einfuhren von Eiern, Geflügel, Zucker, Hafer, Mais, 

Grobgrieß oder Honig das entsprechende arithmetische Mittel der zwischen dem 1. 

Juli und 31. Dezember 2021, im Jahr 2022 und im Jahr 2023 verzeichneten 

Einfuhrmengen erreicht, führt die Kommission nach Unterrichtung des mit Artikel 3 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/478 eingesetzten Schutzmaßnahmenausschusses 

(im Folgenden „Schutzmaßnahmenausschuss“) innerhalb von 14 Tagen 

a) das dieser Ware entsprechende gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der 

vorliegenden Verordnung ausgesetzte Zollkontingent bis zum 31. Dezember 

2024 wieder ein und 

b) führt ab dem 1. Januar 2025 entweder ein fünf Zwölftel dieses arithmetischen 

Mittels der Einfuhrmenge entsprechendes Zollkontingent oder das 

entsprechende gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden 

Verordnung ausgesetzte Zollkontingent ein, je nachdem, welcher Betrag höher 

ist. 

Wenn zwischen dem 1. Januar und dem 5. Juni 2025 die Gesamtmenge der seit dem 

1. Januar 2025 getätigten Einfuhren von Eiern, Geflügel, Zucker, Hafer, Mais, 

Grobgrieß oder Honig fünf Zwölftel des entsprechenden arithmetischen Mittels der 

zwischen dem 1. Juli und 31. Dezember 2021, im Jahr 2022 und im Jahr 2023 

verzeichneten Einfuhrmengen erreicht, führt die Kommission nach Unterrichtung des 

Schutzmaßnahmenausschusses innerhalb von 14 Tagen das dieser Ware 

entsprechende gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b ausgesetzte Zollkontingent 

wieder ein.  
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Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnen die Begriffe Eier, Geflügel, Zucker, 

Hafer, Mais, Grobgrieß und Honig alle Waren, die unter die in der Anlage zu 

Anhang I-A des Assoziierungsabkommens aufgeführten Zollkontingente für Eier und 

Albumine, Geflügelfleisch und Geflügelfleischzubereitungen, Zucker, Hafer, Mais, 

Mehl und Pellets, Grobgrieß und Feingrieß von Gerste, anders bearbeitete 

Getreidekörner und Honig fallen. Das in diesem Absatz genannten arithmetische 

Mittel wird berechnet, indem die Summe der zwischen dem 1. Juli und 31. Dezember 

2021, im Jahr 2022 und im Jahr 2023 verzeichneten Einfuhrmengen durch 

zweieinhalb dividiert wird. 

Die Kommission kann einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der 

Modalitäten für die Überwachung der in diesem Absatz genannten 

Einfuhrmengen erlassen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in 

Artikel 5 Absatz 4 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

(8) Führt die Kommission eine Maßnahme nach den Absätzen 1, 5 oder 7 ein, mit der 

ein gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b ausgesetztes Zollkontingent 

wiedereingeführt wird, so wird die im Kalenderjahr der Einführung der Maßnahme 

erreichte Einfuhrmenge bei der Verwaltung dieses Zollkontingents berücksichtigt. 

Artikel 5 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 der vorliegenden 

Verordnung von dem durch Artikel 285 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates7 eingesetzten Ausschuss für den 

Zollkodex unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

                                                
7 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 1). 
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(2) Die Kommission wird im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 1 der vorliegenden 

Verordnung von dem Schutzmaßnahmenausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist 

ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 6 

Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels 

Der Jahresbericht der Kommission über die Umsetzung der vertieften und umfassenden 

Freihandelszone muss eine ausführliche Bewertung der Durchführung der in dieser 

Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels sowie, soweit 

angemessen, eine Bewertung der sozialen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Ukraine 

und die Union enthalten. Informationen über Einfuhren von Waren nach Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b werden auf der Website der Kommission zur Verfügung gestellt und monatlich 

aktualisiert. 
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Artikel 7 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am 6. Juni 2024 in Kraft. 

Diese Verordnung gilt bis zum 5. Juni 2025. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 

 

Zu dieser Verordnung wurden zwei Erklärungen abgegeben, die in ABl. C … und in ABl. C 
… zu finden sind. [ABl.: Bitte die Fundstellen einfügen und den ELI Link zu den 
Erklärungen]. 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zur Überwachung der Einfuhren von Getreide aus der 

Ukraine anlässlich der Annahme der Verordnung 2024/xxxx1 

Durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wurden zuvor bestehende Lieferketten 

unterbrochen. Die EU unterstützt die Ukraine bei der Wiederaufnahme des normalen Handels 

mit Getreide und anderen Waren – insbesondere über die Solidaritätskorridore – und um 

sicherzustellen, dass Getreideausfuhren ihren Bestimmungsort, vor allem auch in 

Drittmärkten, erreichen können, um die weltweite Ernährungssicherheit zu fördern. 

Die Kommission ist entschlossen, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig die Interessen 

der Getreideerzeuger in der EU zu wahren und für ein reibungsloses Funktionieren des 

Getreidemarktes in der EU zu sorgen. 

Angesichts der Bedeutung der Getreideerzeugung und der Getreidemärkte wird die 

Kommission der Überwachung der Einfuhren von Getreide, insbesondere von Weizen, und 

vor allem der Konzentration dieser Einfuhren in an die Ukraine angrenzenden Mitgliedstaaten 

besondere Aufmerksamkeit widmen. Im Rahmen ihres regelmäßigen Dialogs mit der Ukraine 

wird sich die Kommission mit allen Problemen befassen, die bei der Überwachung zutage 

treten. Die Kommission erinnert daran, dass Einfuhren aus der Ukraine einer Überwachung 

gemäß Kapitel IV der Verordnung (EU) 2015/478 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. März 2015 über eine gemeinsame Einfuhrregelung unterliegen können, die in 

Form von Einfuhrlizenzen erfolgen kann, wenn die Entwicklung der Einfuhren die 

Unionshersteller zu schädigen droht und wenn die Interessen der Union dies erfordern. In 

diesem Zusammenhang wird die Kommission bei Bedarf die ihr zur Verfügung stehenden 

Instrumente nutzen. Die Kommission wird den Mitgliedstaaten weiterhin in regelmäßigen 

Abständen über die Ergebnisse des regelmäßigen Dialogs mit der Ukraine Bericht erstatten. 

Hinsichtlich Produkten, die unter autonome Handelsmaßnahmen fallen, erinnert die 

Kommission daran, dass die Verordnung auch einen verstärkten Schutzmechanismus vorsieht. 

Die Kommission hat diese Möglichkeit erstmals eingeführt und ist bereit, diesen 

Mechanismus im Falle nachteiliger Auswirkungen auf den Markt eines oder mehrerer 

Mitgliedstaaten – und nicht nur auf den EU-Markt insgesamt – in Anspruch zu nehmen. In 

diesem Zusammenhang wird die Kommission ihre Befugnisse in vollem Umfang nutzen, um 

                                                
1 ABl.: Bitte die Nummer für 2024/0028(COD) einfügen. 
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den verstärkten Schutzmechanismus auf Einfuhren von Weizen aus der Ukraine von Amts 

wegen auszulösen.  

Die Kommission erinnert daran, dass sie in den Jahren 2022 und 2023 Maßnahmen zur 

Unterstützung der europäischen Landwirte in allen Mitgliedstaaten, und insbesondere in den 

an die Ukraine angrenzenden, ergriffen hat. 
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Erklärung der Kommission zum Prüfverfahren nach Artikel 29 des 

Assoziierungsabkommens anlässlich der Annahme der Verordnung 2024/xxxx2 

Die Kommission bestätigt, dass sie nach der Annahme der neuen autonomen 

Handelsmaßnahmen durch die beiden gesetzgebenden Organe die erforderlichen Schritte nach 

Artikel 29 des Assoziierungsabkommens unternehmen wird, um den Prozess der 

gegenseitigen Liberalisierung der Zölle im Wege von Konsultationen mit der Ukraine 

fortzusetzen. 

Die Kommission wird das Europäische Parlament eng einbeziehen und es über den Fortgang 

dieser Konsultationen mit der Ukraine auf dem Laufenden halten. Sie wird etwaigen 

diesbezüglichen Stellungnahmen des Europäischen Parlaments gebührend Rechnung tragen. 

Die Kommission erinnert daran, dass diese Arbeitsmodalitäten keinen Präzedenzfall für 

Überprüfungsklauseln in anderen Abkommen darstellen und nicht von Artikel 218 AEUV 

abweichen. 

Das Ergebnis dieses Verfahrens wird sowohl der Ukraine als auch der EU, den Landwirten 

und Unternehmen wirtschaftliche Sicherheit und einen stabilen Handel bieten. Es wird auch 

einen wichtigen Schritt für den Wiederaufbau der Ukraine und die weitere Integration in den 

EU-Binnenmarkt im Rahmen des künftigen Beitritts des Landes zur Union darstellen. 

 

                                                
2 ABl.: Bitte die Nummer für 2024/0028(COD) einfügen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0305
Befreiung von der Visumpflicht für Inhaber serbischer Reisepässe, die von 
der serbischen Koordinationsdirektion (Koordinaciona uprava) ausgestellt 
wurden
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2018/1806 in Bezug auf Inhaber serbischer Reisepässe, 
die von der serbischen Koordinationsdirektion (Koordinaciona uprava) ausgestellt 
wurden (COM(2023)0733 – C9-0412/2023 – 2023/0418(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0733),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C9-0412/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 10. April 2024
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0172/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
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Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0418 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1806 in Bezug auf Inhaber 
serbischer Reisepässe, die von der serbischen Koordinationsdirektion (Koordinaciona 
uprava) ausgestellt wurden* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                
*  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates2 

wird die Liste der Drittländer aufgestellt, deren Staatsangehörige beim Überschreiten 

der Außengrenzen der Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums sein müssen 

(„Visumpflicht“), sowie die Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige für einen 

Aufenthalt, der 90 Tage je Zeitraum von 180 Tagen nicht überschreitet, von dieser 

Visumpflicht befreit sind („Befreiung von der Visumpflicht“). 

(2) Serbien wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 1244/2009 des Rates3 in die Liste der 

Länder aufgenommen, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind. Mit 

dieser Verordnung wurden Inhaber serbischer Reisepässe, die von der serbischen 

Koordinationsdirektion (auf Serbisch: Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden, von 

der Befreiung von der Visumpflicht ausgenommen. 

                                                
2 Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige 
beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie 
der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind 
(ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 39). 

3 Verordnung (EG) Nr. 1244/2009 des Rates vom 30. November 2009 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein 
müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 
Visumpflicht befreit sind (ABl. L 336 vom 18.12.2009, S. 1) 
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(3) Infolge der Annahme der Verordnung (EU) 2023/850 des Europäischen Parlaments 

und des Rates4 zur Übertragung des Kosovos* von Anhang I Teil 2 in Anhang II Teil 4 

der Verordnung (EU) 2018/1806 sind Inhaber serbischer Reisepässe, die von der 

serbischen Koordinationsdirektion ausgestellt wurden, die einzigen Bürger des 

Westbalkanraums, die einer Visumpflicht unterliegen.  

(4) Damit der gesamte Westbalkanraum derselben Visumregelung unterliegt, sollten 

Inhaber serbischer Reisepässe, die von der serbischen Koordinationsdirektion 

ausgestellt wurden, in den Verweis auf Serbien in Anhang II Teil 1 der Verordnung 

(EU) 2018/1806 aufgenommen werden. 

                                                
4 Verordnung (EU) 2023/850 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. April 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1806 des Rates zur 
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 
Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, 
deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 110 vom 
25.4.2023, S. 1). 

*  Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang 
mit der Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrats und dem Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. 
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(5) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands5 dar, die zu 

dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG des Rates6 genannten 

Bereich gehören. 

(6) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 

Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands7 dar, die zu dem in Artikel 1 

Buchstaben B und C des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2008/146/EG des Rates8 genannten Bereich gehören. 

                                                
5 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
6 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 

7 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
8 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 
vom 27.2.2008, S. 1). 
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(7) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 

Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands9 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstaben B und C des Beschlusses 

1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates10 

genannten Bereich gehören. 

(8) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG11 des Rates 

nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung 

und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 

verpflichtet. 

(9) Für Zypern stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden 

oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des Artikels 3 

Absatz 1 der Beitrittsakte von 2003 dar. 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
9 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
10 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 

11 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. 
L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 
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Artikel 1 

In Anhang II Teil 1 der Verordnung (EU) 2018/1806 wird der Eintrag „Serbien 

(ausgenommen Inhaber serbischer Reisepässe, die von der serbischen Koordinationsdirektion 

(auf Serbisch: Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden) (2)“ durch folgenden Eintrag 

ersetzt: 

„Serbien (einschließlich Inhaber serbischer Reisepässe, die von der serbischen 

Koordinationsdirektion (auf Serbisch: Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden) (*) 

_______________ 

(*)  Die Visumbefreiung gilt ausschließlich für Inhaber biometrischer Reisepässe, die im 

Einklang mit den Normen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 

ausgestellt wurden.“ 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0307
Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat zur Verringerung der 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat zur Verringerung der 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik (COM(2023)0645 – C9-0378/2023 –
2023/0373(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0645),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0378/2023),

– unter Hinweis auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die vom italienischen Abgeordnetenhaus im Rahmen des Protokolls 
Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht 
wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Februar 20241,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 18. April 
20242,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9‑0148/2024), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mikroplastik ist allgegenwärtig, 
beständig und verbreitet sich 
grenzüberschreitend. Es ist schädlich für 
die Umwelt und möglicherweise auch für 
die menschliche Gesundheit. Mikroplastik 
verbreitet sich leicht über die Luft, 
Oberflächengewässer und 
Meeresströmungen und seine Mobilität ist 
ein erschwerender Faktor. Es findet sich in 
Böden (einschließlich landwirtschaftlicher 
Flächen), Seen, Flüssen, Flussmündungen, 
an Stränden, in Lagunen, Meeren, Ozeanen 
und in abgelegenen, einst unberührten 
Regionen; sein Auftreten im Boden kann 
Auswirkungen auf die Bodeneigenschaften 
haben sowie Bodenveränderungen 
auslösen, die sich negativ auf das 
Wachstum einiger Pflanzen auswirken. Die 
Auswirkungen von Mikroplastik auf die 
Meeresumwelt wurden ausführlich 
dokumentiert. Gelangt Mikroplastik in die 
Meeresumwelt, ist es nahezu unmöglich, es 
wieder aus dem Wasser zu entfernen, und 
es ist bekannt, dass es von einer Reihe von 
Organismen und Tieren aufgenommen 
wird und dadurch der biologischen Vielfalt 
und den Ökosystemen schadet. Die 
Persistenz von Kunststoffgranulat in der 
aquatischen Umgebung ist über Jahrzehnte 
oder länger zu messen, und die Aufnahme 
von Kunststoffgranulat durch wild lebende 
Meerestiere, insbesondere durch Seevögel 
und Meeresschildkröten, kann körperliche 
Schäden oder das Verenden bedeuten. 
Mikroplastik trägt auch zum Klimawandel 
bei, da es eine zusätzliche Quelle für 
Treibhausgasemissionen und die Belastung 
von Ökosystemen ist. Das Potenzial von 
Mikroplastik als Träger toxischer oder 
pathogener Mikroorganismen ist ein 
integraler Bestandteil des Problems. 

(1) Mikroplastik ist allgegenwärtig, 
beständig und verbreitet sich 
grenzüberschreitend. Es ist schädlich für 
die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit, vor allem aufgrund des 
Vorhandenseins schädlicher chemischer 
Zusatzstoffe und anderer bedenklicher 
Substanzen, die während der Produktion 
und der Verarbeitung zugesetzt werden, 
wie Phthalate, Bisphenol A oder 
Flammschutzmittel1a. Mikroplastik 
verbreitet sich leicht über die Luft, 
Oberflächengewässer und 
Meeresströmungen und seine Mobilität ist 
ein erschwerender Faktor. Es findet sich in 
Böden (einschließlich landwirtschaftlicher 
Flächen), Seen, Flüssen, Flussmündungen, 
an Stränden, in Lagunen, Meeren, Ozeanen 
und in abgelegenen, einst unberührten 
Regionen; sein Auftreten im Boden hat 
Auswirkungen auf die Bodeneigenschaften 
und löst Bodenveränderungen aus, die sich 
negativ auf das Wachstum einiger Pflanzen 
auswirken. Die Auswirkungen von 
Mikroplastik auf die Meeresumwelt 
wurden ausführlich dokumentiert. Gelangt 
Mikroplastik in die Meeresumwelt, ist es 
nahezu unmöglich, es wieder aus dem 
Wasser zu entfernen, und es ist bekannt, 
dass es von einer Reihe von Organismen 
und Tieren aufgenommen wird und 
dadurch der biologischen Vielfalt und den 
Ökosystemen schadet. Die Persistenz von 
Kunststoffgranulat in der aquatischen 
Umgebung ist über Jahrzehnte oder länger 
zu messen, und die Aufnahme von 
Kunststoffgranulat durch wildlebende 
Meerestiere, insbesondere durch Seevögel 
und Meeresschildkröten, kann körperliche 
Schäden oder das Verenden bedeuten. 
Mikroplastik trägt auch zum Klimawandel 
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Menschen sind Mikroplastik durch die 
Atemluft und den Nahrungsmittelverzehr 
ausgesetzt. Das wachsende Bewusstsein für 
das Vorhandensein von Mikroplastik in der 
Nahrungskette kann das Vertrauen der 
Verbraucher untergraben und 
wirtschaftliche Folgen mit sich bringen. In 
den von den Freisetzungen betroffenen 
Gebieten kann es zu negativen 
wirtschaftlichen Folgen für Tätigkeiten wie 
den kommerziellen Fischfang und die 
Landwirtschaft sowie Freizeitaktivitäten 
und den Tourismus kommen. 

bei, da es eine zusätzliche Quelle für 
Treibhausgasemissionen und die Belastung 
von Ökosystemen ist. Das Potenzial von 
Mikroplastik als Träger toxischer oder 
pathogener Mikroorganismen ist ein 
integraler Bestandteil des Problems. 
Menschen sind Mikroplastik durch die 
Atemluft und den Nahrungsmittelverzehr 
ausgesetzt. Das wachsende Bewusstsein für 
das Vorhandensein von Mikroplastik in der 
Nahrungskette kann das Vertrauen der 
Verbraucher untergraben und 
wirtschaftliche Folgen mit sich bringen. In 
den von den Freisetzungen betroffenen 
Gebieten kann es zu negativen 
wirtschaftlichen Folgen für Tätigkeiten wie 
den kommerziellen Fischfang und die 
Landwirtschaft sowie Freizeitaktivitäten 
und den Tourismus kommen. 

 _________________ 
 1a ‘“Plastic giants polluting through the 

back door: The case for a regulatory 
supply-chain approach to pellet pollution“ 
(Plastikgiganten verschmutzen durch die 
Hintertür: Das Plädoyer für eine 
Regulierung der Lieferkette bei der 
Umweltverschmutzung durch 
Kunststoffgranulat), Surfrider 
Foundation Europe und Rethink Plastic, 
November 2020. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Auswirkungen der 
Verschmutzung durch Mikroplastik auf die 
Umwelt und möglicherweise auch auf die 
menschliche Gesundheit haben in den 
meisten Teilen der Welt Besorgnis 
ausgelöst. Einige Mitgliedstaaten haben 
spezifische Maßnahmen verabschiedet oder 
vorgeschlagen. Ein Flickenteppich 
nationaler Beschränkungen könnte jedoch 
das Funktionieren des Binnenmarktes 

(4) Die Auswirkungen der 
Verschmutzung durch Mikroplastik auf die 
Umwelt und auch auf die menschliche 
Gesundheit haben in den meisten Teilen 
der Welt Besorgnis ausgelöst. Einige 
Mitgliedstaaten haben spezifische 
Maßnahmen verabschiedet oder 
vorgeschlagen. Ein Flickenteppich 
nationaler Beschränkungen könnte jedoch 
das Funktionieren des Binnenmarktes 
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beeinträchtigen. beeinträchtigen. 
 

Abänderung  3 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Im Jahr 2021 verabschiedeten die 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
zum Schutz der Meeresumwelt des 
Nordostatlantiks (OSPAR) die 
unverbindliche Empfehlung 2021/068 zur 
Verringerung der Freisetzung von 
Kunststoffgranulat in die Meeresumwelt 
durch Förderung der rechtzeitigen 
Entwicklung und Anwendung wirksamer 
und kohärenter Normen zur Vermeidung 
von Granulatfreisetzungen und von 
Zertifizierungssystemen für die gesamte 
Kunststofflieferkette. Maßnahmen zur 
Minimierung des Risikos im 
Zusammenhang mit dem Transport von 
Kunststoffgranulat auf dem Seeweg 
werden von der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation geprüft. 

(7) Im Jahr 2021 verabschiedeten die 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
zum Schutz der Meeresumwelt des 
Nordostatlantiks (OSPAR) die 
unverbindliche Empfehlung 2021/068   zur 
Verringerung der Freisetzung von 
Kunststoffgranulat in die Meeresumwelt 
durch Förderung der rechtzeitigen 
Entwicklung und Anwendung wirksamer 
und kohärenter Normen zur Vermeidung 
von Granulatfreisetzungen und von 
Zertifizierungssystemen für die gesamte 
Kunststofflieferkette. Maßnahmen zur 
Minimierung des Risikos im 
Zusammenhang mit dem Transport von 
Kunststoffgranulat auf dem Seeweg 
werden von der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 
angesichts des erheblichen Risikos einer 
verhängnisvollen Verschmutzung der 
Meere im Zusammenhang mit dem 
Seetransport von Kunststoffgranulat 
geprüft. In diesem Zusammenhang sollte 
die EU die Entwicklungen in der IMO 
aufmerksam verfolgen und eine führende 
Rolle bei der Sicherstellung eines hohen 
Umweltschutzniveaus in dieser Frage 
spielen. 

__________________ __________________ 
8 OSPAR Recommendation 2021/06 on the 
reduction of plastic pellet loss into the 
marine environment. 

8 OSPAR Recommendation 2021/06 on the 
reduction of plastic pellet loss into the 
marine environment. 

 

Abänderung  4 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) In der EU wurden mehrere Unfälle 
mit grenzüberschreitenden Auswirkungen 
registriert, die zu Verschmutzung durch 
und zur Freisetzung von 
Kunststoffgranulat geführt haben; dies 
zeigt, wie dringend notwendig ehrgeizige, 
ganzheitliche Maßnahmen sind, um das 
Risiko einer Umweltverschmutzung durch 
Kunststoffgranulat deutlich zu verringern 
und die Fähigkeit zum Eingreifen in 
Fällen, in denen Granulat in den Gebieten 
und Gewässern der EU austritt, zu 
stärken. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7b) Nahezu 90 % der weltweiten 
Waren werden auf dem Seeweg 
transportiert, darunter auch 
Kunststoffgranulat. Eine schlechte 
Handhabung oder eine mangelnde 
Überwachung bestimmter 
Routinevorgänge wie die Reinigung von 
Schiffsrümpfen oder Containern können 
jedoch dazu führen, dass ein solches 
Granulat austritt und ins Meer gelangt. 
Darüber hinaus wurde von vielen 
Unfällen mit Granulat auf See berichtet; 
dementsprechend ist der Seeverkehr mit 
einem hohen Risiko verbunden, 
Verschmutzung durch Kunststoffgranulat 
zu verursachen. Die Auswirkungen 
solcher Freisetzungen sind katastrophal 
für die Meeres- und Küstenökosysteme 
sowie für die darin lebenden Arten, und 
aufgrund der extremen Mobilität von 
Kunststoffgranulat werden wirksame 
Einschließungsmaßnahmen und Einsätze 
zur Beseitigung der Verschmutzung 
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erschwert. Der Umgang mit einem 
solchen Granulat ist auf internationaler 
Ebene durch das Übereinkommen über 
sichere Container von 1972 geregelt und 
wird durch das Rundschreiben des 
Unterausschusses für die Beförderung 
von Ladungen und Containern von 2023 
über die Meldepflicht für auf See 
verlorene Container ergänzt, aber sie 
bieten nicht die notwendigen Garantien, 
um eine Verschmutzung durch 
Kunststoffgranulat zu verhindern. Wenn 
die Ziele dieser Verordnung erreicht 
werden sollen, ist es daher unerlässlich, 
den Seeverkehr in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
einzubeziehen und Bestimmungen über 
den Umgang mit Kunststoffgranulat, die 
speziell für diesen Verkehrsträger gelten, 
auszuarbeiten. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Trotz der Rechtsvorschriften der 
Union zur Vermeidung von Abfällen, 
Umweltverschmutzung, Abfällen im Meer 
und Chemikalien gibt es keine spezifischen 
Unionsvorschriften, die die Freisetzung 
von Kunststoffgranulat als Quelle der 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
entlang der gesamten Lieferkette 
verhindern. In der Richtlinie 2008/98/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates10 werden Grundsätze für die 
Abfallbewirtschaftung festgelegt und den 
Mitgliedstaaten allgemeine 
Verpflichtungen auferlegt, Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung zu ergreifen. Diese 
allgemeinen Verpflichtungen sollten durch 
spezifische Aspekte und Anforderungen an 
die sorgfältige Handhabung von 
Kunststoffgranulat ergänzt werden, um zu 
vermeiden, dass dieses zu Abfall wird. 

(9) Trotz der Rechtsvorschriften der 
EU zur Vermeidung von Abfällen, 
Umweltverschmutzung, Abfällen im Meer 
und Chemikalien gibt es keine spezifischen 
Unionsvorschriften, die die Freisetzung 
von Kunststoffgranulat als Quelle der 
Umweltverschmutzung durch Mikroplastik 
entlang der gesamten Lieferkette 
verhindern. In der Richtlinie 2008/98/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates10 werden Grundsätze für die 
Abfallbewirtschaftung festgelegt und den 
Mitgliedstaaten allgemeine 
Verpflichtungen auferlegt, Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung zu ergreifen. Diese 
allgemeinen Verpflichtungen sollten durch 
spezifische Aspekte und Anforderungen an 
die sorgfältige Handhabung von 
Kunststoffgranulat ergänzt werden, um zu 
vermeiden, dass dieses in die Umwelt 
gelangt.  
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_________________ _________________ 
10 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

10 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Diese Verordnung sieht 
Maßnahmen zur Vermeidung, 
Eindämmung und Reinigung von 
Verschmutzungen durch 
Kunststoffgranulat vor, die nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
auftreten, jedoch keine Maßnahmen zur 
Bekämpfung bestehender 
Verschmutzungen. Die Säuberung von 
Böden, Flüssen und Bächen und die 
Wiederherstellung geschädigter Land-, 
Meeres-, Küstenökosysteme sowie der 
damit zusammenhängenden 
terrestrischen Ökosysteme ist von 
entscheidender Bedeutung, um das Ziel, 
bis 2030 die Emissionen in den nicht 
unter das EHS fallenden Sektoren um 
30 % zu verringern, entsprechend den 
Zielen der Verordnung (EU) 2024/... des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates1aund den Zielen des europäischen 
Grünen Deals zu erreichen. Die 
Kommission sollte eine Reihe von 
Maßnahmen entwickeln, um diese bereits 
verschmutzten Gebiete zu kartieren und 
zu säubern, und sie entweder als Teil 
einer europäischen Strategie zur 
Beseitigung von Mikroplastik oder durch 
Unterstützungsmaßnahmen und 
flankierende Maßnahmen für die 
Mitgliedstaaten umsetzen. Darüber 
hinaus sollte sich die EU an der 
Förderung von Lösungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette beteiligen 
und solche Lösungen in die laufenden 
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Verhandlungen über die Entwicklung 
eines internationalen Vertrags über die 
Umweltverschmutzung durch Kunststoffe 
sowie in die bevorstehende 81. Sitzung des 
Ausschusses für den Schutz der 
Meeresumwelt der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO MEPC) 
einbringen. 

 ___________________ 
 1a Verordnung (EU) 2024/... des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Wiederherstellung der Natur und 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2022/869 (ABl. L, ...).  

 

Abänderung  8 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Mit der Verordnung 
(EU) 2023/2055 der Kommission werden 
die Freisetzungen von in Industrieanlagen 
eingesetzten synthetischen 
Polymermikropartikeln, d. h. 
Kunststoffgranulat, als vermeidbare 
Freisetzungen behandelt. Für diese 
Freisetzungen wird eine 
Berichterstattungspflicht über die 
geschätzte Menge an Mikroplastik 
eingeführt, die jährlich in die Umwelt 
freigesetzt wird. Es fehlt zwar eine 
Methode zur Schätzung der Freisetzungen, 
trotzdem wird diese Verpflichtung die 
Informationen über Freisetzungen von 
Kunststoffgranulat ergänzen und die 
Qualität der gesammelten Informationen 
verbessern, um so die Risiken zu 
bewerten, die sich in Zukunft aus diesem 
Mikroplastik ergeben. 

(12) Mit der Verordnung 
(EU) 2023/2055 der Kommission werden 
die Freisetzungen von in Industrieanlagen 
eingesetzten synthetischen 
Polymermikropartikeln, d. h. 
Kunststoffgranulat, als vermeidbare 
Freisetzungen behandelt. Für diese 
Freisetzungen wird eine 
Berichterstattungspflicht über die 
geschätzte Menge an Mikroplastik 
eingeführt, die jährlich in die Umwelt 
freigesetzt wird. Dieser Meldepflicht fehlt 
jedoch eine Methode zur Schätzung der 
Freisetzungen, und sie liefert nur jährliche 
Schätzungen. Diese Verpflichtung wird 
zwar die Informationen über 
Freisetzungen von Kunststoffgranulat 
ergänzen und die Qualität der 
gesammelten Informationen verbessern, 
um so die Risiken zu bewerten, die sich in 
Zukunft aus diesem Mikroplastik ergeben, 
sie reicht jedoch nicht aus, um einen 
Überblick über die spezifische Art der 
Freisetzungen und deren Ursachen zu 
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erhalten.  

 

Abänderung  9 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Wirtschaftsteilnehmer, EU-
Frachtführer und Frachtführer aus 
Drittländern sollten die Anforderungen an 
die Handhabung von Kunststoffgranulat 
umsetzen, indem sie einer Rangfolge für 
Maßnahmen mit dem obersten Ziel folgen, 
die Freisetzung des Granulats in die 
Umwelt als höchste Priorität zu 
vermeiden. Daher sollte der erste Schritt 
darin bestehen, während der 
routinemäßigen Handhabung das 
Austreten von Kunststoffgranulat aus der 
primären Verpackung zu vermeiden und 
so das Risiko eines Austritts auf das 
niedrigstmögliche Niveau zu reduzieren, 
wozu zunächst die Vermeidung von 
unnötiger Handhabung (z. B. durch 
Reduzierung der Übertragungsstellen) 
sowie die Verwendung durchstichsicherer 
Verpackungen gehört; als nächstes sollte 
die Eindämmung ausgetretenen 
Kunststoffgranulats folgen, um 
sicherzustellen, dass dieses nicht in die 
Umwelt freigesetzt wird; 

(15) Wirtschaftsteilnehmer, EU-
Frachtführer und Frachtführer aus 
Drittländern sollten die Anforderungen an 
die Handhabung von Kunststoffgranulat 
umsetzen, indem sie einer Rangfolge für 
Maßnahmen mit dem obersten Ziel folgen, 
die Freisetzung des Granulats in die 
Umwelt als höchste Priorität zu 
vermeiden. Daher sollte der erste Schritt 
darin bestehen, während der 
routinemäßigen Handhabung das 
Austreten von Kunststoffgranulat aus der 
Verpackung zu vermeiden und so das 
Risiko eines Austritts auf das 
niedrigstmögliche Niveau zu reduzieren, 
wozu zunächst die Vermeidung von 
unnötiger Handhabung (z. B. durch 
Reduzierung der Übertragungsstellen), die 
Kennzeichnung aller Lager- und 
Transportbehälter, die Kunststoffgranulat 
enthalten, sowie die Verwendung 
geeigneter Verpackungen gehören; als 
nächstes sollte die Eindämmung 
ausgetretenen Kunststoffgranulats folgen, 
um sicherzustellen, dass dieses nicht in die 
Umwelt freigesetzt wird; 

 

Abänderung  10 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Auch wenn für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
und Frachtführer aus Drittländern das Ziel 

(16) Auch wenn für alle 
Wirtschaftsteilnehmer das Ziel darin 
besteht, Freisetzungen von 
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darin besteht, Freisetzungen von 
Kunststoffgranulat in die Umwelt zu 
verhindern, sollten die Verpflichtungen für 
Kleinstunternehmen und KMU angepasst 
werden, um die Belastung für sie zu 
senken. 

Kunststoffgranulat in die Umwelt auf null 
zu reduzieren, sollten die Verpflichtungen 
für Kleinstunternehmen und 
Unternehmen, die jährlich weniger als 
1000 Tonnen Kunststoffgranulat 
verarbeiten, angepasst werden, um die 
Belastung für sie zu senken. 

 

Abänderung  11 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Um die Freisetzung von 
Kunststoffgranulat zu vermeiden, sollten 
die Wirtschaftsteilnehmer einen 
Risikobewertungsplan erstellen, umsetzen 
und auf dem neuesten Stand halten, in 
dem die Wahrscheinlichkeit für den 
Austritt und das Freisetzen von 
Kunststoffgranulat ermittelt wird und in 
dem insbesondere spezifische Ausrüstung 
und Verfahren zur Vermeidung, 
Eindämmung und Reinigung von 
freigesetztem Granulat dokumentiert 
werden, wobei die Größe der Anlage und 
der Umfang der Tätigkeiten zu 
berücksichtigen sind. 

(18) Um die Freisetzung von 
Kunststoffgranulat zu verhindern und auf 
null zu senken, sollten die 
Wirtschaftsteilnehmer einen 
Risikobewertungsplan erstellen, umsetzen 
und auf dem neuesten Stand halten, in 
dem die Wahrscheinlichkeit für den 
Austritt und das Freisetzen von 
Kunststoffgranulat ermittelt wird und in 
dem insbesondere spezifische Ausrüstung 
und Verfahren zur Vermeidung, 
Eindämmung und Reinigung von 
freigesetztem Granulat dokumentiert 
werden, wobei die Größe der Anlage und 
der Umfang der Tätigkeiten zu 
berücksichtigen sind.  

 

Abänderung  12 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Die Wirtschaftsteilnehmer sollten 
die Möglichkeit haben, die zu 
installierende spezielle Ausrüstung oder 
das durchzuführende Verfahren selbst zu 
wählen. Dennoch sollten die zuständigen 
Behörden bei der Überprüfung der 
Einhaltung der Vorschriften die 

(20) Die Wirtschaftsteilnehmer sollten 
die zu installierende spezielle Ausrüstung 
oder die durchzuführenden Verfahren 
festlegen. Dennoch sollten die 
zuständigen Behörden bei der 
Überprüfung der Einhaltung der 
Vorschriften die Möglichkeit haben, von 
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Möglichkeit haben, von den 
Wirtschaftsteilnehmern zu verlangen, den 
Risikobewertungsplan zu ändern und sie 
aufzufordern, innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens eine der in dieser Verordnung 
aufgeführten Maßnahmen zu ergreifen, 
um eine angemessene Umsetzung der 
Anforderungen gemäß dieser Verordnung 
sicherzustellen. 

den Wirtschaftsteilnehmern zu verlangen, 
den Risikobewertungsplan zu ändern und 
sie aufzufordern, innerhalb eines 
bestimmten Zeitrahmens eine der in 
dieser Verordnung aufgeführten 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
angemessene Umsetzung der 
Anforderungen gemäß dieser Verordnung 
sicherzustellen. Die Wirtschaftsbeteiligten 
sollten von der Installation bestimmter 
Arten von Ausrüstung oder von der 
Durchführung bestimmter Maßnahmen 
befreit werden können, wenn sie diese 
Befreiung gegenüber den zuständigen 
Behörden unter Berücksichtigung der Art 
und Größe der Anlage und des Umfangs 
ihrer Tätigkeiten ordnungsgemäß 
begründen. Kleinstunternehmen sollten 
zumindest die Installation der 
spezifischen Ausrüstung oder die 
Durchzuführung der entsprechenden 
Verfahren in Erwägung ziehen und dabei 
die Art und Größe der Anlage sowie den 
Umfang ihrer Tätigkeiten 
berücksichtigen. 

 

Abänderung  13 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Die erfolgreiche Durchführung der 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Vermeidung von Freisetzungen von 
Kunststoffgranulat erfordert die 
uneingeschränkte Zusammenarbeit und 
das Engagement der Mitarbeiter von 
Wirtschaftsteilnehmern, EU-Frachtführern 
und Frachtführern aus Drittländern. 
Wirtschaftsteilnehmer und EU-
Frachtführer sollten verpflichtet werden, 
ihr Personal entsprechend seiner 
spezifischen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten zu schulen, um 
sicherzustellen, dass es die Ausrüstung 

(23) Die erfolgreiche Durchführung der 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Verhinderung von Freisetzungen von 
Kunststoffgranulat und zur Senkung dieser 
Freisetzungen auf null erfordert die 
uneingeschränkte Zusammenarbeit und 
das Engagement der Mitarbeiter von 
Wirtschaftsteilnehmern, EU-Frachtführern 
und Frachtführern aus Drittländern. 
Wirtschaftsteilnehmer und EU-
Frachtführer sollten verpflichtet werden, 
ihr Personal entsprechend seiner 
spezifischen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten zu schulen, um 
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kennt und nutzen kann sowie in der Lage 
ist, die Verfahren anzuwenden, die zur 
Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen erforderlich 
sind. Wirtschaftsteilnehmer und EU-
Frachtführer sollten außerdem verpflichtet 
werden, die einschlägigen Maßnahmen 
zur Umsetzung der in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen zu 
überwachen und zu dokumentieren, z. B. 
den Einbau neuer Auffangvorrichtungen. 
Gegebenenfalls sollten sie 
Abhilfemaßnahmen ergreifen, die 
erforderlichenfalls die Verbesserung der 
vorhandenen Ausrüstung und Verfahren 
umfassen. 

sicherzustellen, dass es die Ausrüstung 
kennt und nutzen kann sowie in der Lage 
ist, die Verfahren anzuwenden, die zur 
Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen erforderlich 
sind. Wirtschaftsteilnehmer und EU-
Frachtführer sollten außerdem verpflichtet 
werden, die einschlägigen Maßnahmen 
zur Umsetzung der in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen zu 
überwachen und zu dokumentieren, z. B. 
den Einbau neuer Auffangvorrichtungen. 
Gegebenenfalls sollten sie 
Abhilfemaßnahmen ergreifen, die 
erforderlichenfalls die Verbesserung der 
vorhandenen Ausrüstung und Verfahren 
umfassen. 

 

Abänderung  14 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Mittlere und große Unternehmen, 
die Anlagen betreiben, in denen 
Kunststoffgranulat in Mengen von über 
1 000 Tonnen gehandhabt wird, können 
ein höheres Risiko für die Freisetzung von 
Granulat in die Umwelt darstellen. Aus 
diesem Grund sollten diese Unternehmen 
verpflichtet werden, für jede Anlage 
zusätzliche Maßnahmen, wie eine jährliche 
interne Bewertung, durchzuführen und ein 
Schulungsprogramm aufzusetzen, das den 
spezifischen Schulungsbedarf und 
spezifische Modalitäten berücksichtigt. 
Darüber hinaus sollte für diese 
Unternehmen die Einhaltung der in dieser 
Verordnung festgelegten Anforderungen 
nachgewiesen werden, indem eine von 
Zertifizierungsstellen ausgestellte 
Bescheinigung angefordert und 
regelmäßig erneuert wird. Bei diesen 
Zertifizierungsstellen kann es sich 
entweder um eine akkreditierte 

(24) Kleine, mittlere und große 
Unternehmen, die Anlagen betreiben, in 
denen Kunststoffgranulat in Mengen von 
über 1000 Tonnen gehandhabt wird, 
können ein höheres Risiko für die 
Freisetzung von Granulat in die Umwelt 
darstellen. Aus diesem Grund sollten diese 
Unternehmen verpflichtet werden, für 
jede Anlage zusätzliche Maßnahmen, wie 
eine jährliche interne Bewertung, 
durchzuführen und ein obligatorisches 
Schulungsprogramm aufzusetzen, das 
spezifische Fragen in Bezug auf die 
Vorbeugung, die Verfahren, den 
Arbeitnehmerschutz, die 
Reinigungstechnologien, die Verwendung 
und Wartung von Ausrüstung, die 
Durchführung von Verfahren sowie die 
Überwachung und Meldung von 
Freisetzungen von Kunststoffgranulat 
berücksichtigt. Darüber hinaus sollte für 
diese Unternehmen die Einhaltung der in 
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Konformitätsbewertungsstelle oder um 
einen Umweltgutachter handeln, der nach 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates15 
über die freiwillige Teilnahme von 
Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS) zur 
Überprüfung und Validierung zugelassen 
ist. Die Bescheinigung sollte einheitlich 
gestaltet werden, um einheitliche 
Informationen sicherzustellen. 

dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen nachgewiesen werden, 
indem eine von Zertifizierungsstellen 
ausgestellte Bescheinigung angefordert 
und regelmäßig erneuert wird. Bei diesen 
Zertifizierungsstellen kann es sich 
entweder um eine akkreditierte 
Konformitätsbewertungsstelle oder um 
einen Umweltgutachter handeln, der nach 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates15 
über die freiwillige Teilnahme von 
Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS) zur 
Überprüfung und Validierung zugelassen 
ist. Die Bescheinigung sollte einheitlich 
gestaltet werden, um einheitliche 
Informationen sicherzustellen. Kleine 
Unternehmen, die Anlagen betreiben, in 
denen Kunststoffgranulat in einer Menge 
von über 1000 Tonnen gehandhabt wird, 
sollten sich nur einmal zertifizieren lassen. 
Eine solche Zertifizierung sollte fünf Jahre 
lang gültig sein; danach sollten sie alle 
fünf Jahre eine aktualisierte Fassung ihres 
Risikobewertungsplans sowie eine 
erneuerte Konformitätserklärung 
übermitteln. 

__________________ __________________ 
15 Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über die 
freiwillige Teilnahme von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 761/2001 sowie der Beschlüsse der 
Kommission 2001/681/EG und 
2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, 
S. 1). 

15 Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über die 
freiwillige Teilnahme von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 761/2001 sowie der Beschlüsse der 
Kommission 2001/681/EG und 
2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, 
S. 1). 

 

Abänderung  15 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Kleinst- und kleine Unternehmen 
sowie mittlere und große Unternehmen, 
die Anlagen betreiben, in denen 
Kunststoffgranulat in einer Menge von 
unter 1 000 Tonnen gehandhabt wird, 
sollten zu einer Konformitätserklärung 
verpflichtet sein. Außerdem sollten sie 
genügend Zeit erhalten, um die Einhaltung 
der Vorschriften nachzuweisen. 

(25) Kleine, mittlere und große 
Unternehmen, die Anlagen betreiben, in 
denen Kunststoffgranulat in einer Menge 
von unter 1000 Tonnen gehandhabt wird, 
und Kleinstunternehmen sollten zu einer 
Konformitätserklärung verpflichtet sein. 
Außerdem sollten sie genügend Zeit 
erhalten, um die Einhaltung der 
Vorschriften nachzuweisen. 

 

Abänderung  16 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) in der 
Granulatlieferkette sollten die in dieser 
Verordnung festgelegten einschlägigen 
Verpflichtungen einhalten, könnten jedoch 
bei der Einhaltung einiger der 
Verpflichtungen mit verhältnismäßig 
hohen Kosten und Schwierigkeiten 
konfrontiert werden. Die Kommission 
sollte die Wirtschaftsteilnehmer und 
Frachtführer dafür sensibilisieren, dass es 
von großer Bedeutung ist, die Freisetzung 
von Granulat zu vermeiden. Darüber 
hinaus sollte die Kommission 
Schulungsmaterial entwickeln, um sie bei 
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu 
unterstützen, insbesondere im Hinblick auf 
die Anforderungen der Risikobewertung. 
Die Mitgliedstaaten sollten Zugang zu 
Informationen und Unterstützung in Bezug 
auf die Einhaltung der Verpflichtungen 
und der Anforderungen an die 
Risikobewertung gewähren. Was die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten betrifft, 

(32) Da Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
einen großen Teil der Granulatlieferkette 
ausmachen, sollten sie die in dieser 
Verordnung festgelegten einschlägigen 
Verpflichtungen einhalten, wobei die 
möglichen unterschiedlichen Probleme 
bei der Einhaltung der Vorschriften und 
die im Verhältnis möglicherweise höheren 
Kosten zu berücksichtigen sind. Die 
Kommission und die zuständigen 
Behörden sollten die 
Wirtschaftsteilnehmer und Frachtführer 
dafür sensibilisieren, dass es von großer 
Bedeutung ist, die Freisetzung von 
Granulat zu vermeiden. Darüber hinaus 
sollten die Kommission und die 
zuständigen Behörden in Absprache mit 
allen einschlägigen Interessenträgern 
Schulungsmaterial entwickeln, um 
Wirtschaftsteilnehmer und Frachtführer 
bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu 
unterstützen, insbesondere im Hinblick auf 
die Anforderungen der Risikobewertung. 
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könnte diese technische und finanzielle 
Unterstützung sowie spezielle Schulungen 
für KMU umfassen. Die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten sollten mit den geltenden 
Vorschriften über staatliche Beihilfen im 
Einklang stehen. 

Dabei sollte der nicht bindenden 
Empfehlung der Vertragsparteien des 
Übereinkommens zum Schutz der 
Meeresumwelt des Nordostatlantiks 
(OSPAR) Rechnung getragen werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten Zugang zu 
Informationen und Unterstützung in Bezug 
auf die Einhaltung der Verpflichtungen 
und der Anforderungen an die 
Risikobewertung gewähren. Was die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten betrifft, 
so könnte diese Unterstützung technische 
Unterstützung und spezielle Schulungen 
für das gesamte mit dem Umgang mit 
Kunststoffgranulat befasste Personal 
sowie finanzielle Unterstützung und den 
Zugang zu Finanzmitteln für Kleinst- und 
Kleinunternehmen sowie für Anlagen, in 
denen Kunststoffgranulat in kleineren 
Mengen gehandhabt wird, umfassen. Die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten sollten 
mit den geltenden Vorschriften über 
staatliche Beihilfen im Einklang stehen. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um eine gemeinsame Grundlage 
für die Schätzung der Freisetzung von 
Kunststoffgranulat in die Umwelt zu 
schaffen, ist eine standardisierte Methode 
erforderlich, die in einer harmonisierten, 
nach Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates16 
festgelegten Norm angenommen wird. 

(33) Um eine gemeinsame Grundlage 
für die Schätzung der Freisetzung von 
Kunststoffgranulat in die Umwelt zu 
schaffen, ist eine standardisierte Methode 
erforderlich, die in einer harmonisierten, 
nach Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates16 
festgelegten Norm angenommen wird. Bis 
zur Annahme der standardisierten 
Methode sollten die Wirtschaftsteilnehmer 
bei der Meldung der Freisetzung von 
Kunststoffgranulat die verwendete 
Methode angeben. 

_________________ _________________ 
16 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

16 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 

vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 

 

Abänderung  18 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Um sicherzustellen, dass 
Wirtschaftsteilnehmer wirksam von der 
Nichteinhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung abgeschreckt werden, sollten 
die Mitgliedstaaten Vorschriften über 
Sanktionen erlassen, die bei Verstößen 
gegen diese Verordnung zu verhängen 
sind, und dafür sorgen, dass diese 
Vorschriften angewandt werden. Die 
vorgesehenen Sanktionen sollten wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Um eine einheitlichere Anwendung der 
Sanktionen zu erleichtern, müssen 
gemeinsame Kriterien für die Festlegung 
der Art und Höhe der bei Verstößen zu 
verhängenden Sanktionen aufgestellt 
werden. Diese Kriterien sollten unter 
anderem die Art und Schwere des 
Verstoßes sowie den aus dem Verstoß 
gezogenen wirtschaftlichen Nutzen 
berücksichtigen, um sicherzustellen, dass 
den Verantwortlichen dieser Nutzen 
vorenthalten wird. 

(38) Um sicherzustellen, dass 
Wirtschaftsteilnehmer wirksam von der 
Nichteinhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung abgeschreckt werden, sollten 
die Mitgliedstaaten Vorschriften über 
Sanktionen erlassen, die bei Verstößen 
gegen diese Verordnung zu verhängen 
sind, und dafür sorgen, dass diese 
Vorschriften angewandt werden. Die 
vorgesehenen Sanktionen sollten wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Um eine einheitlichere Anwendung der 
Sanktionen zu erleichtern, müssen 
gemeinsame Kriterien für die Festlegung 
der Art und Höhe der bei Verstößen zu 
verhängenden Sanktionen aufgestellt 
werden. Diese Kriterien sollten unter 
anderem die Art und Schwere des 
Verstoßes sowie den aus dem Verstoß 
gezogenen wirtschaftlichen Nutzen 
berücksichtigen, um sicherzustellen, dass 
den Verantwortlichen dieser Nutzen 
vorenthalten wird. Die Mitgliedstaaten 
sollten sich bemühen, dafür zu sorgen, 
dass die Einnahmen aus den Sanktionen 
oder ihr entsprechender finanzieller Wert 
zur Unterstützung von Projekten 
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verwendet werden, die darauf abzielen, 
durch Kunststoff verunreinigte Flächen zu 
säubern und die Verschmutzung durch 
Kunststoffgranulat zu verhindern. 

 

Abänderung  19 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Bei der Festlegung von Sanktionen 
und Maßnahmen im Falle von Verstößen 
sollten die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 
die Geldbuße je nach Schwere des 
Verstoßes – auch bei wiederholten 
Verstößen – dem nichtkonformen 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
oder Frachtführer aus einem Drittland den 
sich aus der Nichteinhaltung der 
Verpflichtungen dieser Verordnung 
ergebenden wirtschaftlichen Nutzen 
entziehen sollte. Die Schwere des 
Verstoßes sollte das Hauptkriterium für 
die von den Durchsetzungsbehörden 
ergriffenen Maßnahmen sein. Der 
Höchstbetrag der Geldbußen sollte im 
Falle eines von einer juristischen Person 
begangenen Verstoßes mindestens 4 % 
des wirtschaftlichen Jahresumsatzes im 
betreffenden Mitgliedstaat ausmachen. 

(39) Bei der Festlegung von Sanktionen 
und Maßnahmen im Falle von Verstößen 
sollten die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 
die Geldbuße je nach Schwere des 
Verstoßes – auch bei wiederholten 
Verstößen – dem nichtkonformen 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
oder Frachtführer aus einem Drittland den 
sich aus der Nichteinhaltung der 
Verpflichtungen dieser Verordnung 
ergebenden wirtschaftlichen Nutzen 
entziehen sollte. Die Schwere des 
Verstoßes sollte das Hauptkriterium für 
die von den Durchsetzungsbehörden 
ergriffenen Maßnahmen sein. Der 
Höchstbetrag der Geldbußen sollte im 
Falle eines von einer juristischen Person 
begangenen Verstoßes mindestens 3 % 
des wirtschaftlichen Jahresumsatzes in der 
EU ausmachen. 

 

Abänderung  20 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Diese Verordnung enthält 
Verpflichtungen für die Handhabung von 
Kunststoffgranulat entlang der gesamten 
Lieferkette zur Vermeidung von 
Freisetzungen. 

(1) Diese Verordnung enthält 
Verpflichtungen für die Handhabung von 
Kunststoffgranulat entlang der gesamten 
Lieferkette zur Verhinderung von 
Freisetzungen von Kunststoffgranulat, mit 
dem Ziel, diese auf null zu senken.  
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Abänderung  21 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) „Kunststoffgranulat“ ist eine kleine 
Masse aus vorgeformtem 
polymerhaltigem Formmaterial mit relativ 
gleichmäßigen Abmessungen in einer 
bestimmten Charge, die als 
Ausgangsmaterial für die Herstellung von 
Kunststofferzeugnissen verwendet wird; 

a) „Kunststoffgranulat“ ist eine kleine 
Masse aus vorgeformtem 
polymerhaltigem Formmaterial, 
unabhängig von Gestalt oder Form, 
einschließlich Pulver, zylinderförmigen 
Teilchen, Perlen und Flocken, der 
eventuell Zusatzstoffe zugesetzt wurden 
und die als Ausgangsmaterial für die 
Herstellung von Kunststofferzeugnissen 
und das Kunststoffrecycling verwendet 
wird; 

 

Abänderung  22 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) „Kunststoffgranulatstaub“ sind die 
Industrierückstände aus der Handhabung, 
Zerkleinerung oder Verarbeitung von 
Kunststoffgranulat, die nicht als 
Ausgangsmaterial für die Herstellung von 
Kunststofferzeugnissen verwendet 
werden; 

 

Abänderung  23 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) „Austritt“ bezeichnet ein 
einmaliges Entweichen von 
Kunststoffgranulat nach der primären 

b) „Austritt“ bezeichnet ein 
einmaliges oder anhaltendes Entweichen 
von Kunststoffgranulat nach der primären 
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Eindämmung; Eindämmung; 

 

Abänderung  24 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) „Freisetzung“ bezeichnet ein 
einmaliges oder anhaltendes Entweichen 
von Kunststoffgranulat aus der 
Begrenzung der Anlage oder aus 
Straßenfahrzeugen, Eisenbahnwagen 
oder Binnenschiffen, die 
Kunststoffgranulat befördern, in die 
Umwelt; 

c) „Freisetzung“ bezeichnet ein 
einmaliges oder anhaltendes Entweichen 
von Kunststoffgranulat entlang der 
Lieferkette, einschließlich aus der 
Begrenzung der Anlage oder bei der 
Beförderung von Kunststoffgranulat in die 
Umwelt; 

 

Abänderung  25 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) „Anlage“ bezeichnet alle 
Räumlichkeiten, Strukturen, Umgebungen 
oder Orte, in denen eine oder mehrere 
wirtschaftliche Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Handhabung von 
Kunststoffgranulat ausgeübt werden; 

d) „Anlage“ bezeichnet alle 
Räumlichkeiten, Strukturen, Stätten oder 
Orte, in denen eine oder mehrere 
wirtschaftliche Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Handhabung von 
Kunststoffgranulat ausgeübt werden; 

 

Abänderung  26 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) „EU-Frachtführer“ bezeichnet jede 
in einem Mitgliedstaat niedergelassene 
natürliche oder juristische Person, die im 
Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
Kunststoffgranulat durch den Einsatz von 
Straßenfahrzeugen, Eisenbahnwaggons 

f) „EU-Frachtführer“ bezeichnet jede 
in einem Mitgliedstaat niedergelassene 
natürliche oder juristische Person, die im 
Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
Kunststoffgranulat befördert; 
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oder Binnenschiffen befördert; 

 

Abänderung  27 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) „Frachtführer aus einem Drittland“ 
bezeichnet jede in einem Drittland 
niedergelassene natürliche oder 
juristische Person, die im Rahmen ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit 
Kunststoffgranulat durch den Einsatz von 
Straßenfahrzeugen, Eisenbahnwaggons 
oder Binnenschiffen in der Union 
befördert; 

g) „Frachtführer aus einem Drittland“ 
bezeichnet jede in einem Drittland 
niedergelassene natürliche oder juristische 
Person, die im Rahmen ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit 
Kunststoffgranulat in der EU befördert; 

 

Abänderung  28 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Wirtschaftsteilnehmer, EU-
Frachtführer und Frachtführer aus 
Drittländern stellen sicher, dass 
Freisetzungen vermieden werden. Bei 
Freisetzungen ergreifen 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
und Frachtführer aus Drittländern 
unverzüglich Maßnahmen, um diese 
Freisetzungen zu beseitigen. 

(1) Wirtschaftsteilnehmer, EU-
Frachtführer und Frachtführer aus 
Drittländern stellen sicher, dass 
Freisetzungen vermieden werden. Bei 
Austritten und Freisetzungen ergreifen 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
und Frachtführer aus Drittländern 
unverzüglich Maßnahmen, um diese 
Austritte und Freisetzungen 
einzudämmen und zu beseitigen. 

 

Abänderung  29 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Wirtschaftsteilnehmer und EU- (3) Wirtschaftsteilnehmer und EU-
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Frachtführer unterrichten die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie 
niedergelassen sind, über jede wesentliche 
Änderung ihrer Anlagen und Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Handhabung 
von Kunststoffgranulat, einschließlich der 
Schließung bestehenden Anlagen. 

Frachtführer unterrichten die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie 
niedergelassen sind, über jede wesentliche 
Änderung ihrer Anlagen und Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Handhabung 
und Beförderung von Kunststoffgranulat, 
gegebenenfalls einschließlich der 
Schließung bestehenden Anlagen. 

 

Abänderung  30 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Unbeschadet der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a kennzeichnen 
die Wirtschaftsakteure für die Zwecke 
dieser Verordnung alle Lager- und 
Transportbehälter, die Kunststoffgranulat 
enthalten, gemäß Anhang IVb der 
vorliegenden Verordnung. 

 __________________ 

 1a Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, 
zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 
31.12.2008, S. 1) 

 

Abänderung  31 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die zuständigen Behörden erstellen 
und führen ein öffentliches Register mit 

(4) Die zuständigen Behörden erstellen 
und führen ein Register mit den 
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den Informationen, die sie nach den 
Absätzen 3 und 4 erhalten haben. 

Informationen, die sie nach den 
Absätzen 2 und 3 erhalten haben. Das 
Register steht der Öffentlichkeit zur 
Verfügung und ist leicht zugänglich. 

 

Abänderung  32 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Wirtschaftsteilnehmer, bei denen 
es sich um mittlere und große 
Unternehmen handelt und die Anlagen 
betreiben, in denen im vorangegangenen 
Kalenderjahr Kunststoffgranulat in 
Mengen von unter 1 000 Tonnen 
gehandhabt wurde, oder 
Kleinstunternehmen sowie kleine 
Unternehmen, übermitteln der 
zuständigen Behörde alle fünf Jahre nach 
der letzten Meldung einen aktualisierten 
Risikobewertungsplan für jede Anlage 
sowie eine erneuerte 
Konformitätserklärung. 

(2) Wirtschaftsteilnehmer, bei denen 
es sich um kleine, mittlere und große 
Unternehmen handelt und die Anlagen 
betreiben, in denen im vorangegangenen 
Kalenderjahr Kunststoffgranulat in 
Mengen von unter 1000 Tonnen 
gehandhabt wurde, oder 
Kleinstunternehmen übermitteln der 
zuständigen Behörde alle drei Jahre nach 
der letzten Meldung einen aktualisierten 
Risikobewertungsplan für jede Anlage 
sowie eine erneuerte 
Konformitätserklärung.  

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Wirtschaftsakteure, bei denen es 
sich um kleine Unternehmen handelt, die 
Anlagen betreiben, in denen im 
vorangegangenen Kalenderjahr 
Kunststoffgranulat in Mengen von mehr 
als 1000 Tonnen gehandhabt wurden, 
müssen die Verpflichtungen gemäß 
Absatz 2 dieses Artikels erfüllen, es sei 
denn, sie sind im Besitz eines gültigen 
Zertifikats, das gemäß Artikel 5 Absatz 2a 
ausgestellt wurde. 
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Abänderung  34 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die nach den Absätzen 1 und 2 
mitgeteilten Risikobewertungspläne zu 
ändern, um sicherzustellen, dass 
Freisetzungen wirksam verhindert oder 
gegebenenfalls eingedämmt und beseitigt 
werden können und dass Anhang I 
eingehalten wird; 

a) die nach den Absätzen 1 und 2 
mitgeteilten Risikobewertungspläne zu 
ändern, um sicherzustellen, dass 
Freisetzungen wirksam verhindert und 
gegebenenfalls eingedämmt und beseitigt 
werden können und dass Anhang I 
eingehalten wird; 

 

Abänderung  35 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die zuständigen Behörden 
erstellen, führen und aktualisieren ein 
Register, das die nach den Absätzen 1 und 
2 des vorliegenden Artikels mitgeteilten 
Risikobewertungspläne und 
Konformitätserklärungen enthält. Das 
Register wird auf einer Website 
veröffentlicht. 

(4) Die zuständigen Behörden 
erstellen, führen und aktualisieren ein 
Register, das die gemäß Anhang IVa 
vorgelegten Risikobewertungspläne, 
Konformitätserklärungen und 
Schadensmeldungen enthält. Das Register 
wird auf einer Website veröffentlicht. 

 

Abänderung  36 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wirtschaftsteilnehmer und EU-
Frachtführer haben folgende 
Verpflichtungen: 

Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
und Frachtführer aus Drittländern haben 
folgende Verpflichtungen: 

 

Abänderung  37 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Sicherstellung, dass ihre 
Mitarbeiter entsprechend ihren 
spezifischen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten geschult werden und 
dass sie die entsprechende Ausrüstung 
kennen und in der Lage sind, diese zu 
nutzen und die Verfahren anzuwenden, 
die zur Einhaltung dieser Verordnung 
festgelegt sind; 

a) Sicherstellung, dass ihre 
Mitarbeiter entsprechend ihren 
spezifischen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten geschult werden und 
dass sie die entsprechende Ausrüstung, 
einschließlich einer angemessenen 
persönlichen Schutzausrüstung, kennen 
und in der Lage sind, diese zu nutzen und 
die Verfahren anzuwenden, die zur 
Einhaltung dieser Verordnung festgelegt 
sind; 

 

Abänderung  38 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Dokumentation der jährlich 
geschätzten Freisetzungsmengen und des 
Gesamtvolumens des gehandhabten 
Kunststoffgranulats. 

c) Dokumentation der jährlich 
geschätzten Freisetzungsmengen und der 
Gesamtmengen des gehandhabten 
Kunststoffgranulats. 

 

Abänderung  39 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Schlägt eine Maßnahme zur 
Vermeidung, Eindämmung und Reinigung 
von Austritten und Freisetzungen fehl, 
ergreifen die Wirtschaftsteilnehmer, EU-
Frachtführer und Frachtführer aus 
Drittländern so schnell wie möglich 
Abhilfemaßnahmen. 

(8) Schlägt eine Maßnahme zur 
Vermeidung, Eindämmung und Reinigung 
von Austritten und Freisetzungen fehl, 
ergreifen die Wirtschaftsteilnehmer, EU-
Frachtführer und Frachtführer aus 
Drittländern unverzüglich 
Abhilfemaßnahmen. 

 

Abänderung  40 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 9 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Wirtschaftsteilnehmer, die keine 
Kleinst- oder kleinen Unternehmen sind 
und Anlagen betreiben, in denen im 
vorangegangenen Kalenderjahr 
Kunststoffgranulat in Mengen über 
1 000 Tonnen gehandhabt wurde, führen 
für jede Anlage eine interne Bewertung 
durch, inwieweit die Anlage die 
Anforderungen des Risikobewertungsplans 
nach Anhang I erfüllt. Die interne 
Bewertung kann unter anderem folgende 
Themen einschließen: 

(9) Wirtschaftsteilnehmer, die keine 
Kleinstunternehmen sind oder Anlagen 
betreiben, in denen im vorangegangenen 
Kalenderjahr Kunststoffgranulat in 
Mengen über 1000 Tonnen gehandhabt 
wurde, führen für jede Anlage eine interne 
Bewertung durch, inwieweit die Anlage die 
Anforderungen des Risikobewertungsplans 
nach Anhang I erfüllt. Die interne 
Bewertung schließt unter anderem 
folgende Themen ein: 

 

Abänderung  41 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 9 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Vermeidungs-, Eindämmungs- und 
Reinigungseinrichtungen und/oder 
Verfahren zur Vermeidung künftiger 
Freisetzungen und deren Wirksamkeit; 

b) Vermeidungs-, Eindämmungs- und 
Reinigungseinrichtungen und/oder 
Verfahren zur Vermeidung künftiger 
Freisetzungen und eine Bewertung von 
deren Wirksamkeit; 

 

Abänderung  42 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 9 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Gespräche mit dem Personal, 
Inspektionen der vorhandenen Ausrüstung 
und Verfahren sowie die Überprüfung der 
einschlägigen Unterlagen. 

c) Gespräche und 
Schulungsprogramme mit dem Personal, 
Inspektionen der vorhandenen 
Ausrüstung, einschließlich der 
angemessenen persönlichen 
Schutzausrüstung, und Verfahren sowie 
die Überprüfung der einschlägigen 
Unterlagen. 
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Abänderung  43 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 9 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die in Unterabsatz 1 genannten 
Wirtschaftsakteure führen 
Aufzeichnungen über die Bewertungen 
und alle in der Folge ergriffenen 
Maßnahmen und stellen diese 
Aufzeichnungen den zuständigen 
Behörden auf Anfrage zur Verfügung. 

 

Abänderung  44 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Bis zum … [Amt für 
Veröffentlichungen: bitte das Datum = 
36 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einfügen] und danach alle vier 
Jahre weisen Wirtschaftsteilnehmer, die 
mittlere Unternehmen betreiben, durch 
ein von einer Zertifizierungsstelle 
ausgestelltes Zertifikat nach, dass jede 
Anlage, in der im vorangegangenen 
Kalenderjahr Kunststoffgranulat in 
Mengen von mehr als 1 000 Tonnen 
gehandhabt wurde, den in Anhang I 
festgelegten Anforderungen entspricht. 

(2) Bis zum … [Amt für 
Veröffentlichungen: bitte das Datum = 
36 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einfügen] und danach alle drei 
Jahre weisen Wirtschaftsteilnehmer, die 
mittlere Unternehmen betreiben, durch 
ein von einer Zertifizierungsstelle 
ausgestelltes Zertifikat nach, dass jede 
Anlage, in der im vorangegangenen 
Kalenderjahr Kunststoffgranulat in 
Mengen von mehr als 1 000 Tonnen 
gehandhabt wurde, den in Anhang I 
festgelegten Anforderungen entspricht. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Bis zum … [60 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] weisen 
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Wirtschaftsteilnehmer, die kleine 
Unternehmen betreiben, durch ein von 
einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes 
Zertifikat nach, dass jede Anlage, in der 
im vorangegangenen Kalenderjahr 
Kunststoffgranulat in Mengen von mehr 
als 1 000 Tonnen gehandhabt wurde, den 
in Anhang I festgelegten Anforderungen 
entspricht. Das Zertifikat gilt für fünf 
Jahre.   

 

Abänderung  46 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Zertifizierungsstellen führen 
Vor-Ort-Kontrollen durch, um 
sicherzustellen, dass alle Maßnahmen, die 
in dem nach Anhang I umgesetzten 
Risikobewertungsplan enthalten sind, 
ordnungsgemäß durchgeführt werden. 

(3) Die Zertifizierungsstellen führen 
Vor-Ort-Kontrollen und Inspektionen der 
Standorte, Transportmittel und der 
unmittelbar angrenzenden Gebiete durch, 
um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen, 
die in dem nach Anhang I umgesetzten 
Risikobewertungsplan enthalten sind, 
ordnungsgemäß durchgeführt werden.  

 

Abänderung  47 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Akkreditierung von 
Zertifizierungsstellen nach Artikel 3 
Buchstabe k Ziffer i umfasst eine 
Bewertung der Einhaltung der folgenden 
Anforderungen: 

Die Akkreditierung von 
Zertifizierungsstellen nach Artikel 2 
Buchstabe k Ziffer i umfasst eine 
Bewertung der Einhaltung der folgenden 
Anforderungen: 

 

Abänderung  48 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die zuständigen Behörden 
überprüfen, ob die Wirtschaftsteilnehmer, 
EU-Frachtführer oder Frachtführer aus 
Drittländern die in dieser Verordnung 
festgelegten Verpflichtungen erfüllen, und 
berücksichtigen dabei die Informationen, 
die in den in Artikel 4 Absätze 1 und 2 
genannten Konformitätserklärungen 
enthalten sind und von den 
Zertifizierungsstellen nach Artikel 5 
Absatz 5 vorgelegt werden. Die 
zuständigen Behörden führen 
Umweltinspektionen und andere 
Prüfmaßnahmen nach einem 
risikobasierten Ansatz durch. 

(1) Die zuständigen Behörden 
überprüfen, ob die Wirtschaftsteilnehmer, 
EU-Frachtführer oder Frachtführer aus 
Drittländern die in dieser Verordnung 
festgelegten Verpflichtungen erfüllen, und 
berücksichtigen dabei die Informationen, 
die in den in Artikel 4 Absätze 1 und 2 
genannten Konformitätserklärungen 
enthalten sind und von den 
Zertifizierungsstellen nach Artikel 5 
Absatz 5 vorgelegt werden. Die 
zuständigen Behörden führen 
unangekündigte Umweltinspektionen und 
andere Prüfmaßnahmen nach einem 
risikobasierten Ansatz durch. 

 

Abänderung  49 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Spätestens bis zum … [Amt für 
Veröffentlichungen: bitte das Datum 
einfügen = erster Tag des Monats vier 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] und danach alle drei Jahre 
legen die Mitgliedstaaten der Kommission 
einen Bericht mit qualitativen und 
quantitativen Informationen über die 
Durchführung dieser Verordnung im 
vorangegangenen Kalenderjahr vor. Die 
Informationen müssen Folgendes 
umfassen: 

(2) Spätestens bis zum … [Amt für 
Veröffentlichungen: bitte das Datum 
einfügen = erster Tag des Monats drei 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] und danach alle drei Jahre 
legen die Mitgliedstaaten der Kommission 
einen Bericht mit qualitativen und 
quantitativen Informationen über die 
Durchführung dieser Verordnung im 
vorangegangenen Kalenderjahr vor. Die 
Informationen müssen Folgendes 
umfassen: 

 

Abänderung  50 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Anzahl der Wirtschaftsteilnehmer 
je Unternehmensgröße gemäß der 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
und je Wirtschaftstätigkeit, ihrer Anlagen 
sowie Anzahl der EU-Frachtführer und 
ihrer Transportmittel für die Beförderung 
von Kunststoffgranulat; 

a) Anzahl der Wirtschaftsteilnehmer 
je Unternehmensgröße gemäß der 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
und je Wirtschaftstätigkeit, ihrer Anlagen 
und die Menge des von ihnen 
gehandhabten Kunststoffgranulats sowie 
Anzahl der EU-Frachtführer und ihrer 
Transportmittel für die Beförderung von 
Kunststoffgranulat und die von ihnen 
gehandhabten Mengen; 

 

Abänderung  51 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Alle drei Jahre erstellt die 
Kommission auf der Grundlage der in 
Absatz 2 genannten Berichte der 
Mitgliedstaaten einen Synthesebericht 
zur Einhaltung und Berichterstattung, in 
der die in den Berichten der 
Mitgliedstaaten enthaltenen qualitativen 
und quantitativen Informationen zur 
Umsetzung dieser Verordnung dargelegt 
werden.  

 

Abänderung  52 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Unbeschadet der 
Richtlinie 2004/35/EG ergreifen die 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
und Frachtführer aus Drittländern im Fall 
eines zufälligen oder unbeabsichtigten 
Freisetzens, das die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt erheblich 

(1) Unbeschadet der 
Richtlinie 2004/35/EG ergreifen die 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
und Frachtführer aus Drittländern im Fall 
eines zufälligen oder unbeabsichtigten 
Freisetzens, das die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt 
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beeinträchtigt, unverzüglich folgende 
Maßnahmen: 

beeinträchtigt, unverzüglich folgende 
Maßnahmen: 

 

Abänderung  53 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Inkenntnissetzen der zuständigen 
Behörde, in deren Zuständigkeitsgebiet 
der Vorfall oder der Unfall eingetreten ist, 
mit Angabe der geschätzten freigesetzten 
Menge; 

a) Inkenntnissetzen der zuständigen 
Behörde, in deren Zuständigkeitsgebiet 
der Vorfall oder der Unfall eingetreten ist, 
sowie der zuständigen Behörde aller 
wahrscheinlich betroffenen Gebiete mit 
Angabe der geschätzten freigesetzten 
Menge im Einklang mit dem Formular in 
Anhang IVa; 

 

Abänderung  54 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Maßnahmen, um solche 
Freisetzungen auf ökologisch sensible 
Weise einzudämmen und zu beseitigen; 

 

Abänderung  55 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Maßnahmen, um die 
gesundheitlichen oder ökologischen 
Folgen zu begrenzen und weitere Vorfälle 
oder Unfälle zu vermeiden. 

b) alle möglichen Maßnahmen, um 
die gesundheitlichen oder ökologischen 
Folgen zu minimieren und weitere Vorfälle 
oder Unfälle zu vermeiden. 

 

Abänderung  56 
 

www.parlament.gv.at



 

 382 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die zuständige Behörde, in deren 
Zuständigkeitsgebiet der Vorfall oder der 
Unfall eingetreten ist, verlangt 
erforderlichenfalls, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
oder Frachtführer aus Drittländern 
geeignete ergänzende Maßnahmen 
ergreifen, um die gesundheitlichen oder 
ökologischen Folgen zu begrenzen und 
weitere Vorfälle oder Unfälle zu 
vermeiden. 

(2) Die zuständige Behörde, in deren 
Zuständigkeitsgebiet der Vorfall oder der 
Unfall eingetreten ist, verlangt 
erforderlichenfalls, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer, EU-Frachtführer 
oder Frachtführer aus Drittländern 
geeignete ergänzende Maßnahmen 
ergreifen und spezifische Schulungen 
durchführen, um die gesundheitlichen 
oder ökologischen Folgen zu minimieren 
und weitere Vorfälle oder Unfälle zu 
vermeiden.  

 

Abänderung  57 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bei einem Vorfall oder Unfall mit 
erheblichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
in einem anderen Mitgliedstaat informiert 
die zuständige Behörde, in deren 
Zuständigkeitsgebiet der Vorfall oder 
Unfall eingetreten ist, unmittelbar die 
zuständige Behörde dieses anderen 
Mitgliedstaats. 

(3) Bei einem Vorfall oder Unfall mit 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt in einem 
anderen Mitgliedstaat informiert die 
zuständige Behörde, in deren 
Zuständigkeitsgebiet der Vorfall oder 
Unfall eingetreten ist, unmittelbar die 
zuständige Behörde dieses anderen 
Mitgliedstaats. 

 

Abänderung  58 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Stellt der Verstoß gegen die 
Vorschriften der vorliegenden Verordnung 
eine unmittelbare Gefahr für die 
menschliche Gesundheit dar oder drohen 

(2) Stellt der Verstoß gegen die 
Vorschriften der vorliegenden Verordnung 
eine unmittelbare Gefahr für die 
menschliche Gesundheit dar oder drohen 
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unmittelbar erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Umwelt, so kann die 
zuständige Behörde den Betrieb der 
Anlage aussetzen, bis die Einhaltung nach 
Absatz 1 Buchstaben b und c 
wiederhergestellt ist. 

unmittelbar erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Umwelt, so setzt die 
zuständige Behörde den Betrieb der 
Anlage aus, bis die Einhaltung nach 
Absatz 1 Buchstaben b und c 
wiederhergestellt ist. 

 

Abänderung  59 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine 
oder mehrere zuständige Behörden, die 
für die Anwendung und Durchsetzung 
dieser Verordnung verantwortlich sind. 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine 
oder mehrere zuständige Behörden, die 
für die Anwendung und Durchsetzung 
dieser Verordnung verantwortlich sind, 
und informieren die Kommission 
entsprechend darüber. 

 

Abänderung  60 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission entwickelt in 
Absprache mit den Vertretern der 
Wirtschaftsteilnehmer, Frachtführer und 
Zertifizierungsstellen, einschließlich der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen, und in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden Sensibilisierungs- und 
Schulungsmaterial für die 
ordnungsgemäße Einhaltung der in dieser 
Verordnung festgelegten Verpflichtungen. 

(1) Bis zum ... [12 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] 
entwickelt und finanziert die Kommission 
in Absprache mit den Vertretern der 
Wirtschaftsteilnehmer, Frachtführer und 
Zertifizierungsstellen, einschließlich der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen, sowie den 
Sozialpartnern, Vertretern der 
Zivilgesellschaft und nichtstaatlichen 
Organisationen und in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden 
Sensibilisierungs- und Schulungsmaterial 
in Form von Leitfäden oder Kursen für die 
ordnungsgemäße Einhaltung der in dieser 
Verordnung festgelegten Verpflichtungen. 

 

www.parlament.gv.at



 

 384 

Abänderung  61 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Wirtschaftsteilnehmer und Frachtführer, 
insbesondere Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen, Zugang 
zu Informationen und Unterstützung in 
Bezug auf die Einhaltung dieser 
Verordnung erhalten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Wirtschaftsteilnehmer und Frachtführer 
Zugang zu Informationen und 
Unterstützung in Bezug auf die Einhaltung 
dieser Verordnung erhalten. 

 

Abänderung  62 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Unbeschadet der geltenden Vorschriften 
über staatliche Beihilfen kann die in 
Unterabsatz 1 genannte Beihilfe für 
Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen folgende Form 
haben:  

 a) Fachschulungen für 
Führungskräfte und Mitarbeiter, auch zur 
Organisation von Schulungsprogrammen; 

 b) organisatorische und technische 
Unterstützung. 

 

Abänderung  63 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unbeschadet der geltenden Vorschriften 
über staatliche Beihilfen kann die in 
Unterabsatz 1 genannte Beihilfe folgende 
Form haben: 

Unbeschadet der geltenden Vorschriften 
über staatliche Beihilfen kann die in 
Unterabsatz 1 genannte Beihilfe für 
Kleinst- und Kleinunternehmen sowie für 
Anlagen, in denen Kunststoffgranulat in 
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Mengen unterhalb des in Artikel 4 
Absatz 2 genannten Schwellenwerts 
gehandhabt wird, auch folgende Form 
haben: 

 
 

Abänderung  64 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Zugang zu Finanzmitteln; b) Zugang zu Finanzmitteln, auch für 
die Zwecke des Erwerbs von Ausrüstung, 
die erforderlich ist, um die Einhaltung der 
Vorschriften zu erreichen; 

 
 

Abänderung  65 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Fachschulungen für 
Führungskräfte und Mitarbeiter; 

entfällt 

 

Abänderung  66 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) organisatorische und technische 
Unterstützung. 

entfällt 

 

Abänderung  67 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Um der in Artikel 4 Absatz 7 
Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten 
Verpflichtung nachzukommen, wird für die 
Methode zur Schätzung der freigesetzten 
Mengen eine harmonisierte Norm nach 
den in der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 
festgelegten Verfahren entwickelt. 

(1) Um der in Artikel 4 Absatz 7 
Unterabsatz 1 Buchstabe c und 
Anhang IVa genannten Verpflichtung 
nachzukommen, wird für die Methode zur 
Schätzung der freigesetzten Mengen eine 
harmonisierte Norm nach den in der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 
festgelegten Verfahren entwickelt. 

 

Abänderung  68 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die zuständigen Behörden prüfen 
die in Absatz 1 genannte begründete 
Beschwerde und ergreifen zur 
Überprüfung dieser Beschwerde 
gegebenenfalls die erforderlichen Schritte, 
einschließlich Inspektionen bei der Person 
oder Organisation und deren Anhörung. 
Kommen die zuständigen Behörden zu 
dem Schluss, dass eine Beschwerde 
begründet ist, ergreifen sie die 
erforderlichen Maßnahmen gemäß 
Artikel 4 Absatz 3. 

(2) Die zuständigen Behörden prüfen 
die in Absatz 1 genannte begründete 
Beschwerde und ergreifen zur 
Überprüfung dieser Beschwerde 
gegebenenfalls die erforderlichen Schritte, 
einschließlich Inspektionen bei der Person 
oder Organisation und deren Anhörung. 
Kommen die zuständigen Behörden zu 
dem Schluss, dass eine Beschwerde 
begründet ist, ergreifen sie die 
erforderlichen Maßnahmen gemäß 
Artikel 4 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 2 und 
Artikel 10 Absatz 2. 

 

Abänderung  69 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Sanktionen umfassen Geldstrafen, die 
proportional zu dem Umsatz der 
juristischen Person bzw. dem Einkommen 
der natürlichen Person sind, die den 
Verstoß begangen hat. Die Höhe der 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Sanktionen umfassen Geldstrafen, die 
proportional zu dem Umsatz der 
juristischen Person bzw. dem Einkommen 
der natürlichen Person sind, die den 
Verstoß begangen hat. Die Höhe der 
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Geldbußen wird so berechnet, dass sie der 
für die Verstöße verantwortlichen Person 
den aus den Verstößen gezogenen 
wirtschaftlichen Nutzen wirksam entzieht. 
Die Höhe der Geldbußen wird bei 
wiederholten Verstößen stufenweise 
angehoben. Im Falle eines von einer 
juristischen Person begangenen Verstoßes 
beträgt der Höchstbetrag dieser 
Geldbußen mindestens 4 % des im 
Geschäftsjahr vor der Verhängung der 
Geldbuße erzielten Jahresumsatzes des 
Wirtschaftsteilnehmers in dem 
betreffenden Mitgliedstaat. 

Geldbußen wird so berechnet, dass sie der 
für die Verstöße verantwortlichen Person 
den aus den Verstößen gezogenen 
wirtschaftlichen Nutzen wirksam entzieht. 
Die Höhe der Geldbußen wird bei 
wiederholten Verstößen stufenweise 
angehoben. Im Falle eines von einer 
juristischen Person begangenen Verstoßes 
beträgt der Höchstbetrag dieser 
Geldbußen mindestens 3 % des im 
Geschäftsjahr vor der Verhängung der 
Geldbuße erzielten Jahresumsatzes des 
Wirtschaftsteilnehmers in der Union. 

 

Abänderung  70 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Mitgliedstaaten bemühen sich, 
dafür zu sorgen, dass die Einnahmen aus 
den in Absatz 1 genannten Sanktionen 
oder ihr entsprechender finanzieller Wert 
zur Unterstützung von Projekten 
verwendet werden, die darauf abzielen, 
vor dem ... [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] durch Kunststoff 
verunreinigte Flächen zu säubern und die 
Verschmutzung durch Kunststoffgranulat 
zu verhindern. 

 Projekte, die gemäß Unterabsatz 1 aus 
den Einnahmen aus Sanktionen finanziert 
werden, können zur Förderung 
wissenschaftlicher Arbeiten zur 
Untersuchung der Auswirkungen von 
Kunststoffgranulat auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt, zur 
Unterstützung von Forschung und 
Entwicklung im Bereich der 
Verschmutzung durch Kunststoffgranulat, 
zur Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und zur 
Finanzierung von speziell für Kleinst- und 
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Kleinunternehmen konzipierten 
Schulungsprogrammen beitragen. 

 Bis zum ... [60 Monate nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] und danach jedes Jahr 
erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Bericht darüber, wie die Einnahmen aus 
Sanktionen im Vorjahr verwendet wurden 
und wie diese Verwendung zur 
Verringerung der Verschmutzung durch 
Kunststoffgranulat beigetragen hat, 
einschließlich Informationen über die 
Begünstigten und die Höhe der Ausgaben 
in Bezug auf die in den Unterabsätzen 1 
und 2 genannten Ziele.   

 

Abänderung  71 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 19 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis 
IV zwecks Berücksichtigung technischer 
Fortschritte und wissenschaftlicher 
Entwicklungen zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 19 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis 
IVb zwecks Berücksichtigung technischer 
Fortschritte und wissenschaftlicher 
Entwicklungen zu erlassen. 

 

Abänderung  72 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Erfahrungen mit der Erfüllung 
der in den Artikeln 4 und 5 genannten 
Verpflichtungen: 

a) die Erfahrungen mit der Erfüllung 
der in den Artikeln 3, 4, 5, 8 und 9 
genannten Verpflichtungen: 

 

Abänderung  73 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17a 

 Überprüfung 

 Die Kommission überwacht die 
Anwendung dieser Verordnung und 
einschlägige Entwicklungen bei der IMO. 
Bis zum ... [8 Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] veröffentlicht die 
Kommission einen umfassenden Bericht 
über die allgemeine Anwendung dieser 
Verordnung und ihre Wirksamkeit und 
legt – falls angezeigt – einen 
Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung 
dieser Verordnung vor. 

 

Abänderung  74 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17b 

 Rückverfolgbarkeit 

 Bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] veröffentlicht die 
Kommission einen Bericht über die 
Möglichkeit, die chemische 
Rückverfolgbarkeit von 
Kunststoffgranulaten einzuführen. In 
diesem Bericht wird mindestens auf 
Folgendes eingegangen: 

 a) die technische Machbarkeit der 
Einführung einer unverwechselbaren, 
differenzierbaren und für Umwelt und 
Gesundheit unschädlichen chemischen 
Signatur; 

 b) die Einrichtung einer 
Unionsdatenbank für alle chemischen 
Signaturen. 

 Erforderlichenfalls wird dem in Absatz 1 
genannten Bericht ein 
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Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

 

Abänderung  75 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) die Anzahl der jährlich 
gehandhabten Tonnen 
Kunststoffgranulat, 

 

Abänderung  76 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Angaben zur chemischen 
Beschaffenheit der einzelnen Polymere, 
die in den Kunststoffgranulaten am 
Standort enthalten sind, darunter 
Angaben zu den physikalisch-chemischen 
Eigenschaften und den 
Gefahreneigenschaften, 

 

Abänderung  77 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 7 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Wirtschaftsteilnehmer erwägen unter 
Berücksichtigung der Art und Größe ihrer 
Anlage sowie des Umfangs ihrer 
Tätigkeiten mindestens Folgendes: 

Die Wirtschaftsteilnehmer richten unter 
Berücksichtigung der Art und Größe ihrer 
Anlage sowie des Umfangs ihrer 
Tätigkeiten mindestens Folgendes ein: 

 

Abänderung  78 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 7 – Absatz 2 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Zur Vermeidung: 
Vakuumdichtungen an Schläuchen und 
Rohrleitungen; reiß- und stoßfeste 
Verpackungen, die dem Abbau in 
aquatischen Umgebungen standhalten 
können; Ausrüstung zur Schaffung sicherer 
Anschlussstücke mit sekundären 
Barrieren; Ladesysteme, die sicherstellen 
sollen, dass Übertragungsleitungen nach 
dem Be- und Entladen vollständig entleert 
werden können; versiegelte Behälter oder 
externe Silos zur Lagerung von Granulat; 
automatisierte Transportsysteme für 
Granulat; 

a) Zur Vermeidung: 
Vakuumdichtungen an Schläuchen und 
Rohrleitungen; reiß- und stoßfeste, 
wasserdichte, versiegelte und 
gekennzeichnete Verpackungen, die dem 
Abbau in rauen aquatischen Umgebungen 
standhalten können; Ausrüstung zur 
Schaffung sicherer Anschlussstücke mit 
sekundären Barrieren; Ladesysteme, die 
sicherstellen sollen, dass 
Übertragungsleitungen nach dem Be- und 
Entladen vollständig entleert werden 
können; stoßfeste, wasserdichte, 
versiegelte und gekennzeichnete Behälter 
oder externe Silos zur Lagerung von 
Granulat; automatisierte 
Transportsysteme für Granulat, Filter zur 
Verhinderung der Verbreitung von 
Granulatstaub in der Luft und am 
Standort; 

 

Abänderung  79 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 7 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Zur Eindämmung: 
Auffangvorrichtungen rund um die Be- und 
Entladebereiche; Industriestaubsauger 
und Handwerkzeuge zur sofortigen 
Reinigung; interne und externe 
Abflussabdeckungen, 
Regenwasserableitungs- oder 
Filtersysteme zur Bewältigung von nach 
vernünftigem Ermessen vorhersehbaren 
Hochwasser- oder Sturmereignissen; eine 
Kläranlage; 

b) Zur Eindämmung: Auffangwannen 
und Auffangvorrichtungen rund um die 
Be- und Entladebereiche; unterirdische 
Rückhaltebehälter mit Stahlgitter unter 
Austrittsbrennpunkten wie 
Übertragungsstellen; 
Industriestaubsauger und Handwerkzeuge 
zur sofortigen Reinigung; 
Abflussabdeckungen im Innen- und 
Außenbereich an allen Abflüssen, und 
zwar mit einer Maschengröße, die kleiner 
ist als die kleinsten vor Ort gehandhabten 
Kunststoffgranulatpartikel, 
Regenwasserableitungs- oder 
Filtersysteme zur Bewältigung von nach 
vernünftigem Ermessen vorhersehbaren 
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Hochwasser- oder Sturmereignissen; eine 
Kläranlage; 

 

Abänderung  80 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 7 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Zur Reinigung: 
Industriestaubsauger für den Gebrauch in 
Innen- und Außenbereichen; speziell 
geeignete Behälter für rückgewonnenes 
Granulat, die abgedeckt, gekennzeichnet 
und gesichert sind, um weitere Austritte 
und Freisetzungen zu verhindern; 
Handwerkzeuge (z. B. Besen, Kehrblech 
und Handfeger, Eimer, 
Reparaturklebebänder); verstärkte 
Sammelsäcke. 

c) Zur Reinigung: 
Industriestaubsauger für den Gebrauch in 
Innen- und Außenbereichen; speziell 
geeignete Behälter für rückgewonnenes 
Granulat, die stoßfest, wasserdicht, 
versiegelt, gekennzeichnet und gesichert 
sind, um weitere Austritte und 
Freisetzungen zu verhindern; 
Handwerkzeuge (z. B. Besen, Kehrblech 
und Handfeger, Eimer, 
Reparaturklebebänder); verstärkte 
Sammelsäcke. 

 

Abänderung  81 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 7 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Ausnahmen in Bezug auf den Einbau 
bestimmter in dieser Nummer genannter 
Ausrüstung sind für 
Wirtschaftsteilnehmer möglich, die solche 
Ausnahmen gegenüber den zuständigen 
Behörden unter Berücksichtigung der Art 
und Größe der Anlage sowie des Umfangs 
ihrer Tätigkeiten begründen können.  

 Wirtschaftsteilnehmer, die 
Kleinstunternehmen sind, erwägen unter 
Berücksichtigung der Art und Größe ihrer 
Anlage sowie des Umfangs ihrer 
Tätigkeiten mindestens die in dieser 
Nummer genannten Elemente. 
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Abänderung  82 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 8 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Wirtschaftsteilnehmer erwägen unter 
Berücksichtigung der Art und Größe ihrer 
Anlage sowie des Umfangs ihrer 
Tätigkeiten mindestens Folgendes: 

Die Wirtschaftsteilnehmer ergreifen unter 
Berücksichtigung der Art und Größe ihrer 
Anlage sowie des Umfangs ihrer 
Tätigkeiten mindestens folgende 
Maßnahmen: 

 

Abänderung  83 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 8 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Zur Vermeidung: Höchstmengen 
für Granulat, das in speziellen 
Verpackungen befördert wird (Granulat 
muss z. B.in 25-kg-Säcken verpackt und 
versiegelt werden, darüber hinaus darf 
höchstens eine Tonne pro Palette verladen 
werden); regelmäßige Inspektion und 
Wartung von Verpackungen, Behältern 
und Lagereinrichtungen; Verwendung von 
Auffangwannen unter den 
Übertragungsstellen und für das Be- und 
Entladen; klare Protokolle für das Öffnen, 
Beladen, Verschließen und Versiegeln von 
Behältern zu Beginn und am Ende des 
Ladevorgangs; physische Prüfung und 
Überwachung der Wirksamkeit der 
Vermeidungsverfahren; 

a) Zur Vermeidung: Höchstmengen 
für Granulat, das in speziellen 
Verpackungen befördert wird (Granulat 
muss z. B.in 25 kg fassenden reiß- und 
stoßfesten Verpackungen, die dem Abbau 
in aquatischen Umgebungen standhalten 
können, verpackt und versiegelt werden, 
darüber hinaus darf höchstens eine Tonne 
pro Palette verladen werden); regelmäßige 
Inspektion und Wartung von 
Verpackungen, Behältern und 
Lagereinrichtungen; Verwendung von 
Auffangwannen unter den 
Übertragungsstellen und für das Be- und 
Entladen; klare Protokolle für das Öffnen, 
Beladen, Verschließen und Versiegeln von 
Behältern zu Beginn und am Ende des 
Ladevorgangs; physische Prüfung und 
Überwachung der Wirksamkeit der 
Vermeidungsverfahren; 

 

Abänderung  84 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 8 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Zur Eindämmung: regelmäßige 
Inspektion, Reinigung und Wartung von 
Auffangeinrichtungen; regelmäßige 
Inspektion, Reinigung und Wartung von 
Abflussabdeckungen, 
Regenwasserableitungs- oder 
Filtersystemen; regelmäßige Inspektion 
und Reinigung von Fahrzeugen, die das 
Gelände verlassen und/oder in dieses 
einfahren, sowie der Abwasseranlagen 
und der Zäune, die den Standort 
begrenzen und sich gegebenenfalls in 
öffentlich zugänglichen Bereichen 
befinden; sofortiger Austausch oder 
Reparatur von undichtem 
Verpackungsmaterial; Kontrollen 
beschädigter und entsorgter 
Verpackungen oder Behälter auf 
Restgranulat vor der Entsorgung oder der 
Reparatur; Wartung der Kläranlage; 

b) Zur Eindämmung: regelmäßige 
Inspektion, Reinigung und Wartung von 
Auffangeinrichtungen; regelmäßige 
Inspektion, Reinigung und Wartung von 
Abflussabdeckungen, 
Regenwasserableitungs- oder 
Filtersystemen; regelmäßige Inspektion 
und Reinigung von Fahrzeugen, die das 
Gelände verlassen und/oder in dieses 
einfahren, sowie der Abwasseranlagen 
und der Zäune an den Anlagengrenzen, 
die sich gegebenenfalls in öffentlich 
zugänglichen Bereichen befinden; 
sofortiger Austausch oder Reparatur von 
undichtem Verpackungsmaterial; 
Kontrollen beschädigter und entsorgter 
Verpackungen oder Behälter auf 
Restgranulat vor der Entsorgung oder der 
Reparatur; regelmäßige Inspektion, 
Reinigung und Wartung der Kläranlage; 

 

Abänderung  85 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 8 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Zur Reinigung: verschüttetes 
Kunststoffgranulat wird sofort, spätestens 
aber nach Beendigung des 
Arbeitsvorgangs, beseitigt, um 
Freisetzungen in die Umwelt zu 
vermeiden, und in einem dafür 
vorgesehenen Behälter gesammelt. Wenn 
möglich, wird verschüttetes 
Kunststoffgranulat zur Reduzierung der 
Verschwendung als Rohstoff 
wiederverwendet. Wenn verschüttetes 
Kunststoffgranulat nicht als Rohstoff 
wiederverwendet werden kann, wird es 
nach den Abfallvorschriften gesammelt 
und entsorgt. 

c) Zur Reinigung: verschüttetes 
Kunststoffgranulat wird sofort, spätestens 
aber nach Beendigung des 
Arbeitsvorgangs, beseitigt, um 
Freisetzungen in die Umwelt zu 
vermeiden, und in einem dafür 
vorgesehenen wasserdichten, 
versiegelten und gekennzeichneten 
Behälter gesammelt. Wenn möglich, wird 
verschüttetes Kunststoffgranulat zur 
Reduzierung der Verschwendung als 
Rohstoff wiederverwendet. Wenn 
verschüttetes Kunststoffgranulat nicht als 
Rohstoff wiederverwendet werden kann, 
wird es nach den Abfallvorschriften 
gesammelt und entsorgt, zusammen mit 
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beschädigten Behältern; 

 

Abänderung  86 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 8 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Ausnahmen in Bezug auf die Ergreifung 
der in dieser Nummer genannten 
Maßnahmen sind für 
Wirtschaftsteilnehmer möglich, die solche 
Ausnahmen gegenüber den zuständigen 
Behörden unter Berücksichtigung der Art 
und Größe der Anlage sowie des Umfangs 
ihrer Tätigkeiten begründen können. 

 Wirtschaftsteilnehmer, die 
Kleinstunternehmen sind, erwägen unter 
Berücksichtigung der Art und Größe ihrer 
Anlage sowie des Umfangs ihrer 
Tätigkeiten mindestens die in dieser 
Nummer genannten Elemente. 

 

Abänderung  87 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 9 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Zusätzlich zu den unter den 
Nummern 1 bis 8 beschriebenen 
Elementen müssen Wirtschaftsteilnehmer, 
bei denen es sich um mittlere oder 
Großunternehmen handelt und die 
Anlagen betreiben, in denen im 
vorangegangenen Kalenderjahr 
Kunststoffgranulat in einer 
Größenordnung von mehr als 
1 000 Tonnen gehandhabt wurde, 
folgende Maßnahmen ergreifen: 

(9) Zusätzlich zu den unter den 
Nummern 1 bis 8 beschriebenen 
Elementen müssen Wirtschaftsteilnehmer, 
bei denen es sich nicht um 
Kleinstunternehmen handelt, folgende 
Maßnahmen ergreifen: 

 

Abänderung  88 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Zur Vermeidung: Überprüfung 
während und nach dem Be- und Entladen, 
dass das Kunststoffgranulat vor dem 
Verlassen der Be- und Entladestelle 
ordnungsgemäß von der Außenseite des 
Transportmittels entfernt wurde; klare 
Kommunikation über die Anforderungen 
an die Verladung; Vermeidung von 
Leckagen auch während der Beförderung, 
z. B. durch technisch geeignete 
Transportmittel und - behälter, 
gegebenenfalls ergänzt durch geeignete 
Versiegelung; Gewährleistung, dass z. B. 
an Gabelstaplern/hydraulischen Geräten 
Schutzabdeckungen verwendet werden, 
um die Beschädigung von Verpackungen 
zu verhindern; regelmäßige Reinigung der 
Laderäume und Transportbehälter, um die 
Freisetzung von ausgetretenem Granulat 
zu minimieren; Sichtprüfung der 
Öffnungen und der Intaktheit der 
Laderäume vor und soweit möglich 
während der Fahrt, auch in multimodalen 
Terminals, Eisenbahnterminals, Binnen- 
und Seehäfen; 

(1) Zur Vermeidung: Überprüfung 
während und nach dem Be- und Entladen, 
dass das Kunststoffgranulat vor dem 
Verlassen der Be- und Entladestelle 
ordnungsgemäß von der Außenseite des 
Transportmittels entfernt wurde; klare 
und sichtbare Kennzeichnung der 
Anforderungen an die sichere Verladung 
und Lagerung; Vermeidung von Leckagen 
auch während der Beförderung, z. B. durch 
technisch geeignete Transportmittel und -
behälter, gegebenenfalls ergänzt durch 
geeignete wasserdichte, versiegelte sowie 
reiß- und stoßfeste Verpackungen, die 
dem Abbau in aquatischen Umgebungen 
standhalten können; Auffangwannen und 
Auffangvorrichtungen; Gewährleistung, 
dass z. B. an Gabelstaplern/hydraulischen 
Geräten Schutzabdeckungen verwendet 
werden, um die Beschädigung von 
Verpackungen zu verhindern; regelmäßige 
Reinigung der Laderäume, 
Transportbehälter und Anhänger sowie 
Überprüfung ihres ordnungsgemäßen 
Zustands, um die Freisetzung von 
ausgetretenem Granulat einzudämmen 
und zu minimieren; Sichtprüfung der 
Öffnungen und der Intaktheit der 
Laderäume vor und soweit möglich 
während der Fahrt, auch in multimodalen 
Terminals, Eisenbahnterminals, Binnen- 
und Seehäfen;  

 

Abänderung  89 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Zusätzlich zu ergreifende 
Maßnahmen und speziell für den 
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Seeverkehr und die Binnenschifffahrt 
geeignete Ausrüstung: 

 a) klare Angaben zu den Behältern, 
die Kunststoffgranulat enthalten; 

 b) Lagerung von Kunststoffgranulat 
in Transportbehältern, die sich in gutem 
Zustand befinden, Vermeidung 
vorstehender Teile, die Säcke und 
Behälter aufreißen könnten, und 
Lagerung von Transportbehältern im 
Frachtraum und nicht an Deck; 

 c) Ergreifen von Eindämmungs- und 
Reinigungsmaßnahmen sowie 
Verhinderung der Freisetzung von 
Kunststoffgranulat bei der Reinigung des 
Einstiegsbereichs, des Decks, des 
Frachtraums oder des Innenraums eines 
Schiffscontainers. 

 

Abänderung  90 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Zur Eindämmung und Reinigung: 
soweit möglich, Reparatur beschädigter 
Verpackungen (z. B. unter Verwendung 
von Sperren, Abdeckungen und 
Klebeband) und Eindämmung des 
restlichen Granulats im Laderaum; 
Sammlung des freigesetzten Granulats in 
geschlossenen Behältern oder Säcken zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung; bei 
Transporten von Granulat in 
Schüttgutbehältern: Öffnung des unteren 
Auslauftrichters des Silotanks erst nach 
Einfahrt in den Reinigungsraum; 
Austauschen des Containersacks 
(Container-Liner) nur in geeigneten und 
nicht öffentlich zugänglichen Bereichen, in 
denen Austritte eingedämmt werden 
können; Benachrichtigung der Behörden, 
wie internationale und nationale 

(2) Zur Eindämmung und Reinigung: 
Austausch oder, soweit möglich, 
Reparatur beschädigter Verpackungen 
(z. B. unter Verwendung von Sperren, 
Abdeckungen und Klebeband) und 
Eindämmung des restlichen Granulats im 
Container oder im Laderaum; Sammlung 
des freigesetzten Granulats in 
geschlossenen, wasserdichten Behältern, 
die gekennzeichnet und versiegelt sind, 
zur ordnungsgemäßen Entsorgung; bei 
Transporten von Granulat in 
Schüttgutbehältern: Anbringung von 
geeigneten Auffangwannen und 
Auffangvorrichtungen vor Öffnung des 
unteren Auslauftrichters des Silotanks erst 
nach Einfahrt in den Reinigungsraum; 
Austauschen des Containersacks 
(Container-Liner) nur in geeigneten und 
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Notfallbehörden, oder gegebenenfalls der 
Umweltbehörden des Mitgliedstaats, in 
dem eine Freisetzung stattgefunden hat; 

nicht öffentlich zugänglichen Bereichen, in 
denen Austritte eingedämmt werden 
können; sofortige Benachrichtigung der 
Behörden, wie internationale und 
nationale Notfallbehörden, oder 
gegebenenfalls der Umweltbehörden des 
Mitgliedstaats, in dem eine Freisetzung 
stattgefunden hat; 

 

Abänderung  91 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Ausrüstung an Bord: mindestens 
ein tragbares Beleuchtungsgerät, 
Handwerkzeuge (z. B. Besen, Kehrblech 
und Handfeger, Eimer, 
Reparaturklebebänder usw.); geschlossene 
Sammelbehälter/verstärkte Sammelsäcke. 

(3) Ausrüstung an Bord: mindestens 
eine tragbare Lichtquelle, Handwerkzeuge 
(z. B. Besen, Kehrblech und Handfeger, 
Eimer, Reparaturklebebänder usw.); 
geschlossene Sammelbehälter/verstärkte 
Sammelsäcke. 

 

Abänderung  92 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Schulung: Einführung eines 
Sensibilisierungs- und 
Schulungsprogramms, das sich an den 
spezifischen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
orientiert, und die Vermeidung, 
Eindämmung und Reinigung von 
Freisetzungen von Kunststoffgranulat, die 
Installation, Verwendung und Wartung 
von Ausrüstung, Durchführungsverfahren 
sowie die Überwachung und Meldung von 
Freisetzungen von Kunststoffgranulat 
behandelt;  
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Abänderung  93 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ANHANG IVa 

 FORMULAR ZUR NACHVERFOLGUNG VON 
FREISETZUNGEN 

 Ort des Vorfalls: [Textfeld] 

 Formular zur Nachverfolgung von 
Freisetzungen von Kunststoffgranulat 

 Datum des Vorfalls: [Datum] 

 Zeitpunkt des Vorfalls: [Zeitpunkt] 

 Ort der Freisetzung: 

 [ ] Produktionsfläche 

 [ ] Lagerbereich 

 [ ] Fertigungsbereich 

 [ ] Beförderung 

 Beschreibung der Freisetzung von 
Kunststoffgranulat: 

 [Textfeld] 

 Geschätzte Menge des freigesetzten 
Kunststoffgranulats: 

 [Textfeld] 

 [Textfeld – geschätzte Menge des 
freigesetzten Kunststoffgranulats auf der 
Grundlage der standardisierten Methode 
gemäß Artikel 13] 

 Grund der Freisetzung: 

 [ ] Technischer Defekt 

 [ ] Menschliches Versagen 

 [ ] Umwelt- oder Wetterfaktoren (bitte 
angeben): [Textfeld] 

 [] Sonstiges (bitte angeben): [Textfeld] 

 Ergriffene Sofortmaßnahmen: 

 [Textfeld] 
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 Reinigungsmaßnahmen: 

 [ ] Kehren 

 [ ] Saugen 

 [ ] Absorbierende Materialien 

 [ ] Eindämmung 

 [ ] Entsorgung 

 Umweltverträglichkeitsprüfung: 

 [ ] Bodenkontamination 

 [ ] Wasserverunreinigung 

 [ ] Beeinträchtigung der Luftqualität 

 [ ] Auswirkungen auf die Tierwelt  

 Zeugenaussagen (falls anwendbar): 

 Name: [Textfeld] 

 Telefonnummer: [Textfeld] 

 E-Mail-Adresse: [Textfeld] 

 Meldende Person: 

 Name: [Textfeld] 

 Position: [Textfeld] 

 Telefonnummer: [Textfeld] 

 E-Mail-Adresse: [Textfeld] 

 Anhänge (z. B. Fotos, Berichte): 

 [Datei hochladen] 

 Zusätzliche Anmerkungen: [Textfeld] 

 

Abänderung  94 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV b (neu) 
 
Vorschlag der Kommission 

  
Geänderter Text 

ANHANG IVb 

 Labelling for plastic pellets 
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Piktogramm 

 
Signalwort Gefahr 

Gefahrenhinweis umweltschädlich 

Sicherheitshinweis - Prävention Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sicherheitshinweis - Reaktion Ausgetretene Mengen auffangen. 

Sicherheitshinweis - Entsorgung Als Rohstoff wiederverwenden, Inhalt 
entsorgen oder recyceln. 

 ... gemäß 
lokalen/regionalen/nationalen/internationale

n Vorschriften (anzugeben) 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0308
Gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinien (EU) 2019/771 und (EU) 2020/1828 
(COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0155),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0117/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Juni 20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Oktober 
20232,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

                                               
1 ABl. C 293 vom 18.8.2023, S. 77.
2 ABl. C, C/2023/1330, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1330/oj.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9‑0316/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                
3  Dieser Standpunkt ersetzt die am 21. November 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P9_TA(2023)0400). 
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P9_TC1-COD(2023)0083 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinien (EU) 2019/771 und 
(EU) 2020/1828 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                
1 ABl. C 293 vom 18.8.2023, S. 77. 
2 ABl. C, C/2023/1330, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1330/oj. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates4 wird das 

Ziel verfolgt, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern und gleichzeitig ein hohes 

Verbraucherschutzniveau zu erzielen sowie die Wirtschaft stärker kreislauforientiert 

auszurichten. Im Zusammenhang mit dem grünen Wandel zielt diese Richtlinie darauf ab, 

das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern und gleichzeitig einen nachhaltigeren 

Konsum zu fördern, und ergänzt damit das mit der Richtlinie (EU) 2019/771 verfolgte 

Ziel. 

                                                
4 Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 

über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/44/EG (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28). 
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(2) Um diese Ziele zu erreichen und insbesondere die grenzüberschreitende Erbringung von 

Dienstleistungen und den Wettbewerb zwischen Reparaturbetrieben für von Verbrauchern 

gekaufte Waren im Binnenmarkt zu erleichtern, ist es erforderlich, einheitliche 

Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren, die von Verbrauchern gekauft 

wurden, im Rahmen der Haftung des Verkäufers gemäß der Richtlinie (EU) 2019/771 und 

außerhalb dieses Rahmens festzulegen. Die Mitgliedstaaten haben bereits Vorschriften zur 

Förderung der Reparatur und Wiederverwendung von Waren, die von Verbrauchern 

gekauft wurden, außerhalb der Haftung des Verkäufers gemäß der Richtlinie 

(EU) 2019/771 eingeführt oder erwägen die Einführung solcher Vorschriften. 

Unterschiedliche verbindliche nationale Vorschriften in diesem Bereich stellen tatsächliche 

oder mögliche Hindernisse für das Funktionieren des Binnenmarkts dar und wirken sich 

nachteilig auf den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr von Wirtschaftsakteuren, die 

auf diesem Markt tätig sind, aus. Diese Akteure könnten ihre Dienstleistungen an die 

unterschiedlichen verbindlichen nationalen Vorschriften anpassen müssen und es könnten 

ihnen zusätzliche Transaktionskosten entstehen, um die erforderliche Rechtsberatung zu 

den rechtlichen Anforderungen des Mitgliedstaats einzuholen, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates5 anwendbar sind, und um ihre Verträge über die 

Erbringung von Reparaturdienstleistungen entsprechend anzupassen. Davon werden 

insbesondere kleine und mittlere Unternehmen betroffen sein, die den Großteil des 

Reparatursektors ausmachen. Die rechtliche Fragmentierung könnte sich auch negativ auf 

das Vertrauen der Verbraucher in grenzüberschreitende Reparaturen auswirken, da 

Unsicherheiten in Bezug auf Faktoren bestehen, die für die Entscheidung über die 

Reparatur von Waren von Bedeutung sind. 

                                                
5 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) 
(ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6). 
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(3) Um die vorzeitige Entsorgung brauchbarer Waren, die von Verbrauchern gekauft wurden, 

zu verringern und die Verbraucher dazu anzuregen, ihre Waren länger zu nutzen, ist es 

erforderlich, die Bestimmungen über die Reparatur von Waren zu stärken, wodurch es 

den Verbrauchern ermöglicht wird, eine erschwingliche Reparatur bei einem 

Reparaturdienstleister ihrer Wahl in Anspruch zu nehmen. Reparaturen sollten zu einem 

nachhaltigen Konsum führen, da es wahrscheinlich ist, dass auf diesem Weg weniger 

Abfall durch entsorgte Waren entsteht, die Nachfrage nach Ressourcen, einschließlich 

Energie, aufgrund der Herstellungsverfahren und des Verkaufs neuer Waren als Ersatz für 

fehlerhafte Waren sinken wird und auch weniger Treibhausgasemissionen verursacht 

werden. Diese Richtlinie fördert einen nachhaltigen Konsum ▌, um Vorteile für die 

Umwelt zu erzielen, indem ein Warenlebenszyklus gefördert wird, der 

Wiederverwendung, Reparatur und Überholung umfasst, und gleichzeitig Vorteile für 

die Verbraucher geschaffen werden, indem Kosten in Verbindung mit kurzfristigen 

Neuankäufen vermieden werden. 
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(4) Das Verbraucherverhalten besteht aus einer Vielzahl von Aspekten. Bei der 

Entscheidung zwischen einer Reparatur und dem Kauf einer neuen Ware spielen 

Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Haltbarkeit, Verfügbarkeit und Nähe eines 

Reparaturdienstes sowie die für eine Reparatur benötigte Zeit eine wichtige Rolle. 

Verschiedene Hindernisse könnten Verbraucher davon abhalten, sich für eine 

Reparatur zu entscheiden. Mit dieser Richtlinie sollen einige dieser Hindernisse in 

Angriff genommen werden. 

(5) In der Verordnung (EU) …/... des Europäischen Parlaments und des Rates6+ sind 

insbesondere Anforderungen auf der Angebotsseite festgelegt, mit denen das Ziel einer 

nachhaltigeren Produktgestaltung in der Produktionsphase verfolgt wird. In der Richtlinie 

(EU) 2024/825 des Europäischen Parlaments und des Rates7 sind nachfrageseitige 

Anforderungen festgelegt, mit denen die Bereitstellung besserer Informationen über die 

Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Waren am Verkaufsort sichergestellt wird, die es den 

Verbrauchern ermöglichen sollten, fundierte nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. 

Mit dieser Richtlinie sollen diese angebots- und nachfrageseitigen Anforderungen ergänzt 

werden, indem eine Reparatur und Wiederverwendung in der Phase nach dem Verkauf 

außerhalb der Haftung des Verkäufers ▌ gefördert werden. Ferner sollte die Richtlinie 

(EU) 2019/771 geändert werden, um die Reparatur im Rahmen der Haftung des 

Verkäufers zu fördern. Mit dieser Richtlinie werden somit im Zusammenhang mit dem 

europäischen Grünen Deal die Ziele verfolgt, einen nachhaltigeren Konsum, eine 

Kreislaufwirtschaft und den grünen Wandel zu fördern. 

                                                
6 Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur Schaffung 

eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige 
Produkte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung (EU) 
2023/1542 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG (ABl ....). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/26 
(2022/0095(COD)) in den Text sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel 
und die Amtsblattfundstelle der Verordnung einfügen. 

7 Richtlinie (EU) 2024/825 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 
2024 zur Änderung der Richtlinien 2005/29/EG und 2011/83/EU hinsichtlich der Stärkung 
der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere 
Praktiken und durch bessere Informationen (ABl. L, 2024/828, 6.3.2024, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj). 
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(6) Diese Richtlinie sollte die Freiheit der Mitgliedstaaten, andere als die durch das 

Unionsrecht harmonisierten Aspekte von Verträgen über die Erbringung von 

Reparaturdienstleistungen zu regeln, unberührt lassen. Diese Richtlinie sollte weder die 

Freiheit der Mitgliedstaaten zur Regelung von Aspekten des allgemeinen Vertragsrechts, 

wie der Bestimmungen über das Zustandekommen, die Wirksamkeit, die Nichtigkeit 

oder die Wirkungen eines Vertrags einschließlich der Folgen der Vertragsbeendigung, 

soweit diese Aspekte nicht in dieser Richtlinie geregelt werden, noch das Recht auf 

Schadensersatz berühren. Diese Richtlinie sollte unbeschadet der Verordnung 

(EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rats8 gelten, insbesondere im 

Falle eines Produktsicherheitsrückrufs. 

(7) Den Mitgliedstaaten sollte es freigestellt bleiben, sofern dies mit den in dieser Richtlinie 

festgelegten Verpflichtungen und anderen geltenden Rechtsvorschriften der Union 

vereinbar ist, Bestimmungen zu anderen Aspekten der Förderung der Reparatur von 

Waren beizubehalten oder einzuführen, die die in dieser Richtlinie dargelegten 

Vorschriften ergänzen könnten, zum Beispiel in Bezug auf gewerbliche Garantien, das 

Vorhandensein von Reparaturzentren oder finanzielle Anreize zur Reparatur. 

                                                
8 Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
(EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
87/357/EWG des Rates (ABl. L 135 vom 23.5.2023, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/98;Nr:2023;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/98;Nr:2023;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202020/1828;Year2:2020;Nr2:1828&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/1828;Year2:2020;Nr2:1828&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/357/EWG;Year:87;Nr:357&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:23;Month:5;Year:2023;Page:1&comp=


 

 7 

(8) Diese Richtlinie sollte für alle Waren gelten, damit die mit ihr verbundenen Vorteile voll 

ausgeschöpft werden. Die Bestimmungen über die Reparaturverpflichtung und die 

Verpflichtung zur Information gemäß dieser Richtlinie sollten jedoch nur für Waren 

gelten, für die in Rechtsakten der Union Anforderungen an die Reparierbarkeit 

vorgesehen sind. 

(9) Die Anforderungen an die Reparierbarkeit sollten alle in Rechtsakten der Union 

festgelegten Anforderungen umfassen, mit denen sichergestellt wird, dass Waren 

reparierbar sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anforderungen gemäß dem 

Ökodesign-Rahmen, auf den in der Verordnung (EU) …/…+ Bezug genommen wird, um 

eine große Bandbreite an Waren sowie künftige Entwicklungen in anderen Bereichen des 

Unionsrechts abzudecken. 

                                                
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
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(10) Reparaturbetriebe müssen den Verbrauchern Basisinformationen über ihre 

Reparaturdienstleistungen zur Verfügung stellen. Um den Verbrauchern die freie 

Entscheidung, von wem sie Waren reparieren lassen, zu erleichtern und um dazu 

beizutragen, geeignete Reparaturdienstleistungen zu finden und zu wählen, sollten 

Reparaturbetriebe auf freiwilliger Basis das in Anhang I dieser Richtlinie vorliegende 

standardisierte Europäische Formular für Reparaturinformationen verwenden können. 

Das Europäische Formular für Reparaturinformationen sollte die wichtigsten Parameter 

umfassen, die die Entscheidungen der Verbraucher zur Reparatur beeinflussen, wie die 

Art des Mangels, der Preis und die Zeit, innerhalb derer der Reparaturbetrieb sich 

verpflichtet, die Reparatur fertigzustellen. Bietet der Reparaturbetrieb 

Zusatzdienstleistungen wie Transport an, so sind die jeweiligen Kosten dieser 

Dienstleistungen anzugeben. Die Informationen im Europäischen Formular für 

Reparaturinformationen sollten den Verbrauchern in klarer und verständlicher Weise und 

im Einklang mit den Barrierefreiheitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2019/882 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 zur Verfügung gestellt werden. Das 

Europäische Formular für Reparaturinformationen könnte es den Verbrauchern 

ermöglichen, Reparaturdienstleistungen, einschließlich Alternativangebote für die 

Reparatur, zu bewerten und auf einfache Weise zu vergleichen, sowie die Bereitstellung 

von Informationen über die Reparaturdienstleistungen erleichtern, insbesondere für 

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen ▌. Reparaturbetriebe würden 

mehr Rechtssicherheit erlangen, da durch die Verwendung und das korrekte Ausfüllen 

des Europäischen Formulars für Reparaturinformationen ihre rechtlichen 

Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die Bereitstellung bestimmter 

vorvertraglicher Informationen gemäß der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates10, als erfüllt angesehen würden. Die standardisierte 

Darstellung von Basisinformationen durch das Europäische Formular für 

Reparaturinformationen würde die Übersichtlichkeit und Transparenz verbessern, was 

zu größerem Vertrauen der Verbraucher in Reparaturbetriebe beitragen würde. 

                                                
9 Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 

über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 
vom 7.6.2019, S. 70). 

10 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 
über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates 
und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ▌ (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 
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(11) Stellt der Reparaturbetrieb das Europäische Formular für Reparaturinformationen zur 

Verfügung, so sollte er dies innerhalb einer angemessenen Frist tun, die der 

kürzestmöglichen Zeit entsprechen sollte, nachdem die Anfrage gestellt wurde und bevor 

der Verbraucher durch einen Vertrag über die Erbringung von 

Reparaturdienstleistungen gebunden ist. Wird kein Europäisches Formular für 

Reparaturinformationen bereitgestellt, sollte ein Verbraucher auch einen Vertrag über 

die Erbringung von Reparaturdienstleistungen mit einem Reparaturbetrieb aufgrund 

vorvertraglicher Informationen schließen können, die auf andere Weise im Einklang mit 

der Richtlinie 2011/83/EU bereitgestellt wurden. 
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(12) Das Europäische Formular für Reparaturinformationen sollte kostenlos zur Verfügung 

gestellt werden. Es gibt jedoch Situationen, in denen ein Reparaturbetrieb eine 

Diagnoseleistung erbringen muss, d. h. eine Untersuchung der Waren, um die Art des 

Mangels oder die Art der Reparatur zu bestimmen. In solchen Fällen sollte der 

Reparaturbetrieb vom Verbraucher die Übernahme der ihm entstandenen erforderlichen 

Kosten verlangen können, einschließlich Arbeits- oder Transportkosten. Im Einklang mit 

den vorvertraglichen Informationen und anderen Anforderungen der 

Richtlinie 2011/83/EU sollte der Reparaturbetrieb den Verbraucher vor dessen Verlangen 

der Diagnoseleistung und vor der Bereitstellung des Europäischen Formulars für 

Reparaturinformationen über diese Kosten informieren. Verbraucher sollten von einem 

Verlangen nach einer Diagnoseleistung absehen können, wenn sie der Ansicht sind, 

dass die Kosten für die Inanspruchnahme der Diagnoseleistung zu hoch sind. 

Entscheidet sich der Verbraucher für die Reparatur der Ware, so sollte der 

Reparaturbetrieb diese Kosten vom Preis der Reparatur abziehen können. Dies gilt 

unbeschadet der Vorschriften der Mitgliedstaaten über obligatorische Abzüge solcher 

Kosten. Die Mitteilung des Abzugs könnte über das Europäische Formular für 

Reparaturinformationen erfolgen. 
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(13) Reparaturbetriebe sollten die Reparaturbedingungen, einschließlich des Reparaturpreises, 

die sie im Europäischen Formular für Reparaturinformationen angeben, für mindestens 

30 Kalendertage nicht ändern. Der Reparaturbetrieb und der Verbraucher sollten jedoch 

eine längere Frist vereinbaren können. Dadurch würde sichergestellt, dass den 

Verbrauchern ausreichend Zeit für den Vergleich verschiedener Reparaturangebote 

eingeräumt wird. Wird ein Vertrag über die Erbringung von Reparaturdienstleistungen auf 

der Grundlage des Europäischen Formulars für Reparaturinformationen geschlossen, so 

sollten die in diesem Formular enthaltenen Informationen über die Reparaturbedingungen 

und den Preis Bestandteile des Vertrags über die Erbringung von 

Reparaturdienstleistungen sein und somit die Verpflichtungen des Reparaturbetriebs aus 

diesem Vertrag festlegen. Die Nichteinhaltung dieser vertraglichen Verpflichtungen wird 

durch das anwendbare nationale Recht geregelt. 

(14) Entschließt sich ein Reparaturbetrieb dazu, das Europäisches Formular für 

Reparaturinformationen vorzulegen, und akzeptiert der Verbraucher die darin 

vorgesehenen Bedingungen, so sollte der Reparaturbetrieb zur Reparatur verpflichtet 

sein. Die Mitgliedstaaten sollten angemessene und wirksame Abhilfen für Verbraucher 

vorsehen, wenn der Reparaturbetrieb die Reparaturdienstleistung nicht erbringt, 

nachdem der Verbraucher das Europäische Formular für Reparaturinformationen 

akzeptiert hat. Solche Abhilfen könnten eine Erstattung der für die Diagnoseleistung 

bezahlten Kosten umfassen. 
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(15) Durch die Richtlinie (EU) 2019/771 sind Verkäufer zur Reparatur von Waren im Falle 

einer Vertragswidrigkeit, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren bestand und 

innerhalb des Haftungszeitraums offenbar wird, verpflichtet. Kommt diese Verpflichtung 

nicht zur Anwendung, werden zahlreiche fehlerhafte, ansonsten aber brauchbare Waren 

vorzeitig entsorgt. Um die Verbraucher dazu zu motivieren, Waren in solchen Fällen 

reparieren zu lassen, sollte diese Richtlinie den Herstellern die Verpflichtung auferlegen, 

Waren ▌, für die in Rechtsakten der Union festgelegte Anforderungen an die 

Reparierbarkeit gelten, auf Verlangen des Verbrauchers zu reparieren, da sich die 

Anforderungen an die Reparierbarkeit an die Herstellern richten. Diese Verpflichtung 

sollte in Bezug auf in der Union in Verkehr gebrachte Waren sowohl für innerhalb der 

Union als auch außerhalb der Union niedergelassene Hersteller gelten. Darüber hinaus 

sollte die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit der Hersteller, die Herstellung einer 

Ware einzustellen, – unbeschadet der etwaigen Verpflichtung nach Unionsrecht, 

Ersatzteile und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen – durch diese Richtlinie unberührt 

bleiben. 
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(16) Da sich die den Herstellern nach dieser Richtlinie auferlegte Reparaturverpflichtung auf 

Mängel erstreckt, die nicht auf die Vertragswidrigkeit der Waren zurückzuführen sind, 

sollten die Hersteller die Reparatur gegen ein vom Verbraucher zu zahlendes Entgelt ▌ 

oder unentgeltlich anbieten können. Dass ein Entgelt erhoben wird, sollte die Hersteller 

darin bestärken, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auch die Bereitstellung 

von Reparaturdienstleistungen umfassen. Bei einem solchen Entgelt könnten 

beispielsweise Arbeitskosten, Kosten für Ersatzteile, Kosten für den Betrieb der 

Reparaturanlage und eine übliche Gewinnspanne berücksichtigt werden. Der Preis sollte 

angemessen sein, d. h. er sollte in einer Höhe festgelegt werden, die Verbraucher nicht 

absichtlich davon abhält, von der Reparaturverpflichtung der Hersteller zu profitieren. 

Der Preis für die Reparatur und die Reparaturbedingungen sollten in einem Vertrag 

zwischen dem Verbraucher und dem Hersteller vereinbart werden, und der Verbraucher 

sollte frei entscheiden dürfen, ob dieser Preis und die Bedingungen für ihn annehmbar 

sind. Die Notwendigkeit eines solchen Vertrages sowie der Wettbewerbsdruck durch 

andere Reparaturbetriebe sollten die zur Reparatur verpflichteten Hersteller dazu bringen, 

die Preise für die Verbraucher annehmbar zu halten. Die Verpflichtung zur Reparatur 

könnte auch unentgeltlich erfüllt werden, wenn der Mangel durch eine gewerbliche 

Garantie gedeckt ist, z. B. in Bezug auf eine garantierte Haltbarkeit von Waren. Um den 

Verbrauchern Anreize zu bieten, ihre Waren außerhalb der gesetzlichen Garantie 

reparieren zu lassen, sollte ein Hersteller für die Dauer der Reparatur eine 

vergleichbare Ware als Leihgabe anbieten können, die zurückgegeben werden soll, 

sobald der Verbraucher die reparierte Ware erhält. 
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(17) Es wäre von Vorteil, wenn die Reparatur möglichst nahe am Verbraucher durchgeführt 

werden könnte, um unnötige Versandkosten und Emissionen zu vermeiden. Hersteller 

und gegebenenfalls Bevollmächtigte, Importeure und Vertreiber sollten ihrer 

Reparaturverpflichtung nachkommen können, indem sie Aufträge für die Reparatur 

untervergeben, beispielsweise dann, wenn sie nicht über die nötige Infrastruktur für die 

Reparatur verfügen oder wenn sich ein Reparaturbetrieb näher beim Verbraucher befindet. 

Sie sollten jedoch weiterhin für die Reparaturverpflichtung haften. 
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(18) Nach den Anforderungen, die in gemäß der Verordnung …/…+ erlassenen delegierten 

Rechtsakten oder in gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates11 angenommenen Durchführungsmaßnahmen festgelegt sind, müssen die 

Hersteller Zugang zu Ersatzteilen, Reparatur- und Wartungsinformationen oder zu 

Reparatursoftware, Firmware oder ähnlichen Hilfsmitteln gewähren. Diese Anforderungen 

gewährleisten die technische Durchführbarkeit der Reparatur nicht nur durch den 

Hersteller, sondern auch durch andere Reparaturbetriebe. Folglich werden die 

Reparaturbetriebe und gegebenenfalls die Verbraucher Zugang zu Ersatzteilen und 

reparaturbezogenen Informationen und Werkzeugen im Einklang mit den Rechtsakten 

der Union haben, und die Verbraucher werden eine größere Auswahl an 

Reparaturbetrieben oder gegebenenfalls die Möglichkeit haben, die Reparatur selbst 

durchzuführen. Ersatzteile sollten zumindest während des in den Rechtsakten der Union 

festgelegten Zeitraums zur Verfügung gestellt werden. Hersteller, die Ersatzteile und 

Werkzeuge für Waren zur Verfügung stellen, die unter die in Anhang II dieser 

Richtlinie aufgeführten Rechtsakte fallen, entweder aufgrund entsprechender 

rechtlicher Verpflichtungen nach dem Unionsrecht oder auf freiwilliger Basis, sollten 

einen angemessenen Preis verlangen, der den Zugang zu solchen Ersatzteilen und 

Werkzeugen nicht behindert und somit Reparaturen verhindert. Zur Ergänzung dieser 

Maßnahmen sollten Hersteller keine Vertragsklauseln und keine Hardware- bzw. 

Softwaretechniken einsetzen, die der Reparatur von Waren, für die in den in Anhang II 

dieser Richtlinie aufgeführten Rechtsakten der Union Anforderungen an die 

Reparierbarkeit festgelegt sind, entgegenstehen, es sei denn, diese sind durch legitime und 

objektive Faktoren wie die Verhütung und Einschränkung der unbefugten Nutzung von 

Werken und sonstigen Schutzgegenständen, die durch Rechte des geistigen Eigentums im 

Rahmen von Rechtsakten der Union und der Mitgliedstaaten, insbesondere den Richtlinien 

2001/29/EG12, 2004/48/EG13 und (EU) 2019/79014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates, geschützt sind, gerechtfertigt. Dies sollte in der Folge den Wettbewerb fördern und 
                                                
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
11 Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 vom 
31.10.2009, S. 10). 

12 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte 
in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10). 

13 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45). 

14 Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 
über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur 
Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92). 
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den Verbrauchern durch bessere Dienstleistungen und niedrigere Preise für 

Reparaturen zugutekommen. 
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(19) Unternehmenspraktiken, die Verbraucher zu der Annahme verleiten, dass ihre Waren 

nicht repariert werden können, weil sie zuvor von einem unabhängigen 

Reparaturbetrieb, einem nichtgewerblichen Reparaturbetrieb oder Endnutzern repariert 

oder inspiziert wurden, oder falsche Behauptungen, dass eine solche Reparatur oder 

Inspektion zu Sicherheitsrisiken führt, durch die Verbraucher irregeführt werden, 

könnten, sofern zutreffend, unlautere Geschäftspraktiken im Sinne der Richtlinie 

2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates15 darstellen. 

(20) Die Reparaturverpflichtung sollte auch in Fällen gelten, in denen der Hersteller außerhalb 

der Union niedergelassen ist. Damit sich die Verbraucher an einen in der Union 

niedergelassenen Wirtschaftsakteur wenden können, der diese Verpflichtung erfüllt, sieht 

diese Richtlinie eine Reihe von alternativen Wirtschaftsakteuren vor, die in solchen Fällen 

die Reparaturverpflichtung des Herstellers erfüllen müssen. Dies sollte es Herstellern mit 

Sitz außerhalb der Union ermöglichen, ihre Reparaturverpflichtung innerhalb der Union zu 

organisieren und zu erfüllen. 

                                                
15 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über 

unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, 
der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22). 
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(21) Um eine übermäßige Belastung der Hersteller zu vermeiden und sicherzustellen, dass sie in 

der Lage sind, ihrer Reparaturverpflichtung nachzukommen, sollte diese Verpflichtung auf 

diejenigen Waren beschränkt werden, für die in Rechtsakten der Union Anforderungen an 

die Reparierbarkeit festgelegt sind, und zwar in dem ebendort festgelegten Umfang. Die 

Anforderungen an die Reparierbarkeit verpflichten die Hersteller nicht dazu, fehlerhafte 

Waren zu reparieren, sondern sollen sicherstellen, dass Waren reparierbar sind. ▌Beispiele 

für Rechtsakte der Union, in denen Anforderungen an die Reparierbarkeit festgelegt sind, 

sind die delegierten Rechtsakte, die gemäß der Verordnung (EU) …/…+ erlassen wurden, 

oder Durchführungsmaßnahmen, die gemäß der Richtlinie 2009/125/EG angenommen 

wurden, und mit denen ein Rahmen zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit von 

Produkten geschaffen wird, oder andere relevante Rechtsakte der Union wie die 

Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates16. Durch diese 

Einschränkung der Reparaturverpflichtung sollte sichergestellt werden, dass nur Waren, 

die aufgrund ihrer Konstruktion reparierbar sind, Gegenstand dieser Verpflichtung sind. Zu 

den einschlägigen Anforderungen an die Reparierbarkeit gehören 

Konstruktionsanforderungen, aufgrund derer die Waren besser zerlegbar sind, und eine 

Reihe von Ersatzteilen, die für einen Mindestzeitraum verfügbar gemacht werden. Die 

Reparaturverpflichtung sollte dem Anwendungsbereich der Anforderungen an die 

Reparierbarkeit entsprechen; so könnten beispielsweise Ökodesign-Anforderungen nur für 

bestimmte Bauteile der Waren gelten, oder es könnte ein bestimmter Zeitraum für die 

Bereitstellung von Ersatzteilen festgelegt werden. Die in dieser Richtlinie vorgesehene 

Reparaturverpflichtung, die es dem Verbraucher ermöglicht, die Reparatur in der Phase 

nach dem Verkauf unmittelbar vom Hersteller zu verlangen, sollte die angebotsseitigen 

Anforderungen an die Reparierbarkeit, die beispielsweise in der Verordnung (EU)…/…+ 

festgelegt sind, ergänzen und die Verbraucher in ihrer Nachfrage nach Reparaturen 

bestärken. 

▌ 

                                                
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
16 Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 

2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der 
Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG (ABl. L 191 
vom 28.7.2023, S. 1). 

+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 
(2022/0095(COD)) einfügen. 
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(22) Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollten in dieser Richtlinie in Anhang II Rechtsakte 

der Union aufgeführt sein, die Anforderungen an die Reparierbarkeit für relevante 

Warenkategorien enthalten. Um die Kohärenz mit künftigen regulatorischen 

Entwicklungen zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte 

zu erlassen, um Rechtsakte der Union in Anhang II dieser Richtlinie aufzunehmen, wenn 

neue Anforderungen an die Reparierbarkeit angenommen werden. Die Kommission sollte 

diese Rechtsakte so schnell wie möglich, spätestens jedoch 12 Monate nach deren 

Veröffentlichung hinzufügen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung17 niedergelegten Grundsätzen durchführt. Um 

insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter 

Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 

haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
17  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(23) Während mit dieser Richtlinie dem Hersteller die Reparaturverpflichtung auferlegt wird, 

erleichtert sie es außerdem dem Verbraucher, andere Reparaturbetriebe für die 

Reparaturdienstleistungen auszuwählen. Diese Auswahl sollte dadurch erleichtert werden, 

dass das Europäische Formular für Reparaturinformationen nicht nur vom Hersteller, 

sondern auch von Reparaturbetrieben wie dem Verkäufer oder unabhängigen 

Reparaturbetrieben freiwillig bereitgestellt oder auch durch eine Suche auf einer Online-

Reparaturplattform angefordert werden kann. Da vorgesehen ist, dass die Verbraucher für 

die Reparatur bezahlen, werden sie vermutlich die Möglichkeiten für eine Reparatur 

vergleichen, um die für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Reparaturdienstleistungen 

auszuwählen. Es ist daher wahrscheinlich, dass sie sich an unabhängige Reparaturbetriebe 

in ihrer Nähe oder an den Verkäufer wenden, bevor sie den Hersteller kontaktieren, der 

beispielsweise weiter entfernt ansässig sein kann und bei dem der Preis aufgrund der 

Transportkosten höher sein könnte. 

(24) Im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2019/771 sollte ein Hersteller von der 

Reparaturverpflichtung befreit sein, wenn eine Reparatur faktisch oder rechtlich unmöglich 

ist. So sollte ein Hersteller die Reparatur nicht aus rein wirtschaftlichen Gründen, wie 

aufgrund von Kosten für Ersatzteile, oder allein deshalb, weil eine frühere Reparatur von 

anderen Reparaturbetrieben oder gegebenenfalls vom Verbraucher vorgenommen 

wurde, ablehnen können. Nationale Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2019/771 oder der vorhergehenden Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates18 enthalten bereits das Kriterium der Unmöglichkeit einer 

Reparatur, und es kommt bei den nationalen Gerichten zur Anwendung. 

                                                
18 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu 

bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter 
(ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12). 
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(25) Um Verbraucher auf die Verfügbarkeit von Reparaturen aufmerksam zu machen und 

dadurch die Wahrscheinlichkeit von Reparaturen zu erhöhen, sollten Hersteller oder 

gegebenenfalls Bevollmächtigte, Importeure oder Vertreiber die Verbraucher 

informieren, indem sie Informationen über ihre Reparaturverpflichtung und ihre 

Reparaturdienstleistungen zur Verfügung stellen. Diese Informationen sollten 

mindestens während des gesamten Zeitraums, in dem die Reparaturverpflichtung 

besteht, verfügbar sein, wobei als Anfangszeitpunkt das Inverkehrbringen einer Ware 

und als Endzeitpunkt das Ende der Gültigkeit der Anforderungen an die Reparierbarkeit 

verstanden werden könnten. In den Informationen sollten die Waren, die unter diese 

Verpflichtung fallen, angegeben werden, und es sollte erläutert werden, dass Reparaturen 

für diese Waren, z. B. durch Unterauftragnehmer, durchgeführt werden und in welchem 

Umfang dies erfolgt. Diese Informationen sollten dem Verbraucher, ohne dass dieser sie 

anfordern muss, leicht zugänglich sein und in klarer und verständlicher Weise sowie im 

Einklang mit den Barrierefreiheitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2019/882 

bereitgestellt werden. Es sollte dem Hersteller freistehen, zu bestimmen, auf welchem Weg 

er die Verbraucher informiert, wie über eine Webseite auf gut sichtbare und 

wahrnehmbare Weise, über den digitalen Produktpass oder an der Verkaufsstelle, 

beispielsweise wenn der Hersteller zugleich der Verkäufer ist. 
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(26) Zur Förderung der Reparatur sollte die Kommission eine Europäische Online-Plattform 

für Reparaturen (im Folgenden „Europäische Online-Plattform“) einrichten. Die 

Europäische Online-Plattform sollte aus den nationalen Sektionen bestehen, basierend 

auf einer gemeinsamen Online-Schnittstelle, und sie sollte Links zu den nationalen 

Plattformen für Reparaturen (im Folgenden „nationale Online-Plattformen“) enthalten, 

die die Kriterien dieser Richtlinie erfüllen. Zu diesem Zweck sollte die Kommission eine 

gemeinsame Online-Schnittstelle für die Europäische Online-Plattform entwickeln. Die 

Kommission sollte zudem für die IT-Wartung der gemeinsamen Online-Schnittstelle 

verantwortlich sein und technische oder sonstige Anfragen von Nutzern zu Mängeln bei 

der Funktionsfähigkeit der Europäischen Online-Plattform beantworten. Die 

Europäische Online-Plattform sollte für Verbraucher kostenlos zugänglich sein. Sie 

sollte auch, sofern zutreffend, Verkäufer überholter Waren, Käufer fehlerhafter Waren 

zur Überholung oder komplementäre marktbasierte Instrumente wie von der lokalen 

Gemeinschaft getragene Reparaturinitiativen, beinhalten können. Die Mitgliedstaaten 

sollten entweder die gemeinsame Online-Schnittstelle zur Einrichtung ihrer nationalen 

Sektionen auf der Europäischen Online-Plattform nutzen, oder nationale Online-

Plattformen einrichten oder gegebenenfalls beibehalten, die den Kriterien der 

vorliegenden Richtlinie entsprechen. Wenn die Mitgliedstaaten die Online-Plattform 

nutzen, sollte es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, wie sie Teilnehmende für die 

nationalen Sektionen gewinnen, beispielsweise durch die Möglichkeit der 

Selbstregistrierung, durch Import aus bestehenden Datenbanken mit Zustimmung der 

Reparaturbetriebe, oder durch Registrierung nach vorheriger Genehmigung. Wenn die 

Mitgliedstaaten es für erforderlich halten, sollten sie Bedingungen für den Zugang zu 

den nationalen Sektionen festlegen können, beispielsweise Kriterien betreffend 

berufliche Qualifikationen oder die Einhaltung anwendbarer freiwilliger europäischer 

oder nationaler Qualitätsstandards für Reparaturen.  
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Diese Bedingungen sollten diskriminierungsfrei sein und im Einklang mit dem 

Unionsrecht stehen. Den Mitgliedstaaten, die sich entscheiden, Bedingungen für den 

Zugang zu ihren nationalen Sektionen festzulegen, sollten sechs zusätzliche Monate 

gewährt werden, bevor ihre nationale Sektion betriebsbereit sein sollte. 

(27) Einige Mitgliedstaaten oder Unternehmen haben Ressourcen in die Entwicklung 

nationaler Online-Plattformen zur Förderung der Reparatur investiert. Um 

übermäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden und angemessene Flexibilität zu 

ermöglichen, sollte es den Mitgliedstaaten auch freistehen, eine bestehende nationale 

Online-Plattform beizubehalten, die den Anforderungen der vorliegenden Richtlinie 

entspricht. Wenn ein Mitgliedstaat eine nationale Online-Plattform beibehält oder 

einrichtet, sollte er nicht verpflichtet sein, eine nationale Sektion auf der Europäischen 

Online-Plattform einzurichten oder nationale Kontaktstellen zu benennen. Die 

Mitgliedstaaten sollten zwischen der Einrichtung einer nationalen Sektion auf der 

Europäischen Online-Plattform und der Einrichtung einer nationalen Online-Plattform, 

die den in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Bedingungen entspricht, wählen und 

die Kommission bis zum … [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] darüber informieren. Die nationalen Online-Plattformen werden über einen 

Link von der Europäischen Online-Plattform aus zugänglich sein, wenn sie spätestens 

am  ... [36 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie] 

betriebsbereit sind. Sie könnten öffentliche oder private Online-Plattformen oder 

Online-Plattformen öffentlich-privater Partnerschaften sein. 
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(28) Die Europäische Online-Plattform sollte nutzerfreundliche Tools für die Suche nach 

Reparaturbetrieben nach Mitgliedstaat enthalten. Das würde den Verbrauchern dabei 

helfen, die Vorzüge verschiedener Reparaturdienstleister zu bewerten und zu 

vergleichen, und ihnen auf diese Weise Anreize bieten, sich für die Reparatur zu 

entscheiden. Die Europäische Online-Plattform dient zwar dem Zweck, die Suche nach 

Reparaturdienstleistungen in Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und 

Verbrauchern zu erleichtern, um nachhaltigen Konsum zu ermöglichen, doch sollte es 

den Mitgliedstaaten möglich sein, den Umfang ihrer nationalen Sektion auf der 

Europäischen Online-Plattform auch auf Verkäufer überholter Waren, Käufer 

fehlerhafter Waren zur Überholung oder von der lokalen Gemeinschaft getragene 

Reparaturinitiativen, wie Reparaturcafés, auszudehnen. 

(29) Die Mitgliedstaaten sollten einen Vertreter für die Teilnahme an einer von der 

Kommission eingerichteten Expertengruppe für die Beratung in Bezug auf die 

Gestaltung und die Funktionsfähigkeit der Europäischen Online-Plattform benennen, 

um die Koordinierung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten zu erleichtern. 

(30) Die Mitgliedstaaten sollten ferner nationale Kontaktstellen benennen, die für Aufgaben 

im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer nationalen Sektionen zuständig sind. Die 

nationalen Kontaktstellen, die von den Mitgliedstaaten benannt werden, sollten 

gegebenenfalls die in der nationalen Sektion enthaltenen Daten überwachen, um 

ungültige Informationen im Einklang mit Unionsrecht aufzudecken, zu identifizieren 

und zu entfernen. 
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(31) Die Kommission sollte dafür sorgen, dass die Europäische Online-Plattform für 

Verbraucher leicht und kostenlos zugänglich ist. Die Europäische Online-Plattform 

sollte es Verbrauchern ermöglichen, geeignete Reparaturdienstleistungen für ihre 

fehlerhaften Waren sowie gegebenenfalls Verkäufer überholter Waren, Käufer 

fehlerhafter Waren zur Überholung oder von der lokalen Gemeinschaft getragene 

Reparaturinitiativen, wie Reparaturcafés, zu finden. Die Verbraucher sollten 

Suchfunktionen nutzen können, um nach verschiedenen Merkmalen wie 

Warenkategorien, der Verfügbarkeit vorübergehender Ersatzwaren, 

Qualitätsindikatoren und Reparaturbedingungen, einschließlich des Standorts des 

Reparaturbetriebs und der Möglichkeit der grenzüberschreitenden Erbringung von 

Dienstleistungen, zu filtern. Die Europäische Online-Plattform sollte auch für 

schutzbedürftige Verbraucher, einschließlich Menschen mit Behinderungen, im Einklang 

mit den geltenden Rechtsvorschriften der Union über Barrierefreiheit zugänglich sein. 
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(32) Die Suchfunktion auf der Grundlage von Waren könnte sich auf die Art oder die Marke der 

Ware beziehen. Da den Reparaturbetrieben die genauen Mängel nicht bekannt sein können, 

bevor eine Reparaturanfrage gestellt wird, sollte es ausreichen, dass sie auf der 

Europäischen Online-Plattform allgemeine Informationen über ihre wichtigsten 

Reparaturdienstleistungen bereitstellen, damit die Verbraucher entscheiden können, ob sie 

die betreffende Ware reparieren lassen wollen; dazu zählen insbesondere die 

durchschnittliche Dauer der Reparatur, die Verfügbarkeit vorübergehender Ersatzwaren, 

der Ort für die Übergabe der Waren durch die Verbraucher sowie die Verfügbarkeit von 

Nebenleistungen. Reparaturbetrieben sowie gegebenenfalls Verkäufern überholter 

Waren, Käufern fehlerhafter Waren zur Überholung oder von der lokalen Gemeinschaft 

getragenen Reparaturinitiativen, wie Reparaturcafés, sollten ermutigt werden, ihre 

Informationen auf der Europäischen Online-Plattform regelmäßig zu aktualisieren. Für ein 

stärkeres Vertrauen der Verbraucher in die Reparaturdienstleistungen, die über die 

Europäische Online-Plattform verfügbar sind, sollten Reparaturbetriebe nachweisen 

können, dass sie bestimmte Reparaturstandards einhalten. 

(33) Damit die Verbraucher das Europäische Formular für Reparaturinformationen leichter 

erhalten können, sollte die Europäische Online-Plattform die Möglichkeit für Verbraucher 

bieten, das Formular direkt über die Europäische Online-Plattform, über die der 

Reparaturbetrieb das Formular freiwillig zur Verfügung stellt, anzufordern. 

(34) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten geeignete Schritte unternehmen, um die 

Verbraucher auf die Europäische Online-Plattform aufmerksam zu machen; sie sollten 

beispielsweise Hinweise auf die Europäische Online-Plattform in nationale Websites mit 

ähnlicher Thematik aufnehmen oder Kommunikationskampagnen durchführen. 
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(35) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass ihre nationalen Rechtsvorschriften, auch 

bei der Umsetzung dieser Richtlinie, vollständig mit den in den Verträgen verankerten 

Grundfreiheiten der Dienstleistungs- und der Niederlassungsfreiheit in Einklang stehen. 

Die vorliegende Richtlinie sollte die Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen 

Parlaments und des Rates19 unberührt lassen. 

▌ 

(36) Die Mitgliedstaaten sollten mindestens eine Maßnahme zur Förderung der Reparatur 

ergreifen. Dies könnten Maßnahmen finanzieller und nicht finanzieller Art sein. 

Maßnahmen nicht finanzieller Art könnten unter anderem Informationskampagnen, die 

Bereitstellung direkter Unterstützung für von der lokalen Gemeinschaft getragene 

Reparaturinitiativen in Form Räumlichkeiten für Reparaturwerkstätten oder 

Zusammenkünfte in Gemeinschafts- oder Kulturzentren umfassen. Maßnahmen 

finanzieller Art könnten unter anderem Reparaturgutscheine, Reparaturfonds, die 

Unterstützung oder Schaffung regionaler Online-Plattformen für Reparaturen, die 

Organisation oder Finanzierung von Ausbildungsprogrammen zum Erwerb von 

Kompetenzen im Bereich der Reparatur oder steuerliche Maßnahmen umfassen. Im 

Zusammenhang mit steuerlichen Maßnahmen können die Mitgliedstaaten 

gegebenenfalls im Einklang mit Anhang III der Richtlinie 2006/112/EG des Rates20 

entscheiden, in Bezug auf Reparaturdienstleistungen betreffend Haushaltsgeräte, 

Schuhe und Lederwaren, Kleidung und Haushaltswäsche, einschließlich Ausbesserung 

und Änderung, ermäßigte Mehrwertsteuersätze anzuwenden. In diesem Zusammenhang 

könnte die Kommission gegebenenfalls einen Vorschlag zur Änderung des Anhangs III 

der genannten Richtlinie in Erwägung ziehen. Diese Maßnahmen könnten auf 

nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ergriffen werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

die Kommission über die ergriffene Maßnahme oder die ergriffenen Maßnahmen zur 

Förderung der Reparatur informieren, um den Austausch bewährter Verfahren zu 

erleichtern. Die Kommission sollte Informationen über solche Maßnahmen öffentlich 

zugänglich machen. 

                                                
19 Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 

über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. 
L 173 vom 9.7.2018, S. 25). 

20 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 
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(37) Es ist notwendig, dass die Mitgliedstaaten Sanktionen für Verstöße gegen nationale 

Vorschriften, die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassen werden, festlegen und für 

deren Durchsetzung sorgen. Die Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. 

(38) Die Kommission sollte die Entwicklung eines freiwilligen europäischen Qualitätsstandards 

für Reparaturdienstleistungen ermöglichen, indem sie beispielsweise die freiwillige 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Behörden und anderen Interessenträgern, wie 

unabhängigen Reparaturbetrieben und von der lokalen Gemeinschaft getragenen 

Reparaturinitiativen, an einem Standard fördert und erleichtert oder indem sie die 

europäischen Normungsorganisationen um eine Standardisierung ersucht. Ein europäischer 

Qualitätsstandard für Reparaturdienstleistungen könnte das Vertrauen der Verbraucher in 

Reparaturdienstleistungen in der gesamten Union stärken. Ein solcher Standard könnte 

Aspekte umfassen, die von Einfluss auf die Entscheidung der Verbraucher für eine 

Reparatur sind, wie die Dauer der Reparatur, die Verfügbarkeit vorübergehender 

Ersatzwaren, Qualitätssicherungen wie eine gewerbliche Reparaturgarantie sowie die 

Verfügbarkeit von Nebenleistungen wie Ausbau, Montage und Transport, die von 

Reparaturbetrieben angeboten werden. 
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(39) Die in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Bestimmungen zur Durchsetzung lassen 

die Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates21 unberührt. 

                                                
21 Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 4.12.2020, S. 
1). 
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(40) Um Verbrauchern Anreize zu bieten, sich für Reparaturen zu entscheiden, um im 

Rahmen der Haftung des Verkäufers den vertragsgemäßen Zustand von Waren 

herzustellen, und daher im Sinne der Förderung der Reparatur, sofern der Verbraucher 

die Reparatur als Abhilfe zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands wählt, sollte 

die Richtlinie (EU) 2019/771 geändert werden, um den Haftungszeitraum des 

Verkäufers um 12 Monate zu verlängern, wobei dieser Zeitraum zusätzlich zur 

verbleibenden Haftung für die Ware gelten sollte. Diese Verlängerung sollte einmal 

gelten. Die Mitgliedstaaten könnten jedoch weitere Anreize für Reparaturen schaffen, 

indem sie eine zusätzliche Verlängerung der Haftung des Verkäufers vorsehen, wenn 

eine weitere Reparatur stattfindet. Die Mitgliedstaaten könnten außerdem Vorschriften 

über die Verlängerung der Haftung des Verkäufers um Zeiträume von mehr als 

12 Monaten im Fall einer Reparatur einführen oder beibehalten. Im Einklang mit der 

Richtlinie (EU) 2019/771 sollte, wenn die Verlängerung des Haftungszeitraums 

anwendbar ist, der Verkäufer für jede Vertragswidrigkeit haften, die zum Zeitpunkt der 

Warenlieferung bestanden hat und die innerhalb des verbleibenden Haftungszeitraums 

der Ware offenbar wird, wobei die Verlängerung in diesem Zeitraum enthalten ist. Die 

Verlängerung des Haftungszeitraums sollte unbeschadet der in der Richtlinie 

(EU) 2019/771 vorgesehenen Verbraucherrechte erfolgen. Wenn Mitgliedstaaten 

Vorschriften zur Gewährung einer längeren Verlängerung des Haftungszeitraums 

ausschließlich für reparierte Teile nach der Richtlinie (EU) 2019/771 vorsehen, sollte 

dies von der vorliegenden Richtlinie unberührt bleiben. Unter Berücksichtigung der 

Flexibilität nach der Richtlinie (EU) 2019/771 sollten Mitgliedstaaten, die keine festen 

Fristen für die Haftung des Verkäufers oder lediglich eine Verjährungsfrist für die 

Abhilfe vorsehen, dafür sorgen, dass die Haftung des Verkäufers oder die 

Verjährungsfrist für die Abhilfe im Fall einer Reparatur mindestens gleichwertig ist mit 

den zwei Jahren und 12 Monaten, entsprechend dem Mindestzeitraum für die Haftung 

des Verkäufers nach der Richtlinie (EU) 2019/771 und dem Mindestzeitraum der 

Verlängerung dieses Zeitraums im Fall einer Reparatur. Die Verlängerung des 

Haftungszeitraums würde einen nachhaltigen Konsum fördern und zu einer 

Kreislaufwirtschaft beitragen. 
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(41) Um die Reparatur im Rahmen der Haftung des Verkäufers zu fördern, sollte, zum Vorteil 

der Verbraucher und im Sinne des Umweltschutzes, die Richtlinie (EU) 2019/771 zudem 

geändert werden, um eine neue Verpflichtung einzuführen, den Verbraucher über das 

Recht zu informieren, zwischen Reparatur und Ersatzlieferung zu wählen, sowie über 

die Verlängerung des Haftungszeitraums, wenn dieser Verbraucher die Reparatur 

wählt, wodurch sowohl für die Alternativen als auch für den Vorteil bei der Wahl der 

Reparatur sensibilisiert wird. Diese Informationsanforderung würde einen nachhaltigen 

Konsum fördern und zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. 

(42) Um die Verbraucher zu unterstützen und Anreize für Reparaturen zu schaffen, könnte 

der Verkäufer dem Verbraucher, abhängig von den besonderen Eigenschaften der 

betreffenden Warenkategorie, eine Ersatzware als Leihgabe bereitstellen, wenn die 

Reparatur nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums oder nicht ohne erhebliche 

Unannehmlichkeiten abgeschlossen wird. Diese Ersatzware könnte auch eine überholte 

Ware sein. In jedem Fall sollte die dem Verbraucher vorübergehend als Leihgabe zur 

Verfügung gestellte Ersatzware kostenlos sein. Zudem sollte der Verkäufer die 

Reparatur dennoch innerhalb eines angemessenen Zeitraums durchführen. Durch die 

Bereitstellung einer Ware als Leihgabe für die Dauer der Reparatur können erhebliche 

Unannehmlichkeiten für den Verbraucher vermieden werden; eine unangemessen lange 

Dauer der Reparatur kann damit jedoch nicht gerechtfertigt werden. Zudem könnte der 

Verkäufer, wenn Ersatzlieferung als Abhilfe gewählt wird und auf ausdrücklichen 

Wunsch des Verbrauchers, dem Verbraucher eine überholte Ware zur Verfügung 

stellen. 
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(43) Um die Durchsetzung der in dieser Richtlinie festgelegten Vorschriften durch 

Verbandsklagen zu ermöglichen, ist eine Änderung des Anhangs I der Richtlinie 

(EU) 2020/1828 erforderlich. Um die Zusammenarbeit und Koordinierung der Maßnahmen 

der durch die Mitgliedstaaten benannten zuständigen Behörden untereinander und mit der 

Kommission zur Einhaltung der Vorschriften dieser Richtlinie zu ermöglichen, ist eine 

Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und 

des Rates22 erforderlich. 

(44) Damit die Wirtschaftsakteure Anpassungen vornehmen können, sollten 

Übergangsbestimmungen für die Anwendung einiger Artikel dieser Richtlinie eingeführt 

werden. Die Änderung der Richtlinie (EU) 2019/771 sollte nur für Kaufverträge gelten, die 

nach dem ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] geschlossen 

werden, um Rechtssicherheit zu gewährleisten und den Verkäufern ausreichend Zeit zu 

geben, sich an die geänderten Abhilfen einer Reparatur und eines Ersatzes anzupassen. 

(45) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten23 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält der 

Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

                                                
22 Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1). 

23 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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(46) Das Ziel der Förderung der Reparatur von Waren, die von Verbrauchern gekauft wurden, 

um zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen und gleichzeitig ein 

hohes Umwelt- und Verbraucherschutzniveau sicherzustellen, kann von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden. Neue verbindliche nationale 

Vorschriften zur Förderung eines nachhaltigen Konsums durch die Reparatur von 

Mängeln, die nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2019/771 fallen, werden 

wahrscheinlich voneinander abweichen und zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts 

führen. Die Mitgliedstaaten ändern die vollständig harmonisierten Vorschriften in Bezug 

auf Mängel im Rahmen der Haftung des Verkäufers, die in der Richtlinie (EU) 2019/771 

festgelegt ist, möglicherweise nicht entsprechend. Das Ziel dieser Richtlinie kann wegen 

des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahmen besser auf Unionsebene durch 

vollständig harmonisierte gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur gemäß 

der Richtlinie (EU) 2019/771 im Rahmen der Haftung des Verkäufers und außerhalb dieses 

Rahmens erreicht werden. Die Union kann daher im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 
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(47) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundfreiheiten, und es soll 

mit ihr gewährleistet werden, dass die in den Artikeln 16, 26, 37, 38 und 47 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) niedergelegten Rechte 

uneingeschränkt geachtet werden. Sie trägt zur Verbesserung der Umweltqualität gemäß 

Artikel 37 der Charta bei, indem sie den nachhaltigen Konsum von Waren fördert und 

dadurch die negativen Umweltauswirkungen der vorzeitigen Entsorgung brauchbarer 

Waren verringert. Diese Richtlinie gewährleistet die uneingeschränkte Achtung von 

Artikel 38 über den Verbraucherschutz, indem die Verbraucherrechte in Bezug auf 

Mängel, die außerhalb der Haftung des Verkäufers gemäß der Richtlinie (EU) 2019/771 

auftreten oder offenbar werden, gestärkt werden. Sie gewährleistet auch die Wahrung der 

unternehmerischen Freiheit gemäß Artikel 16 der Charta, indem die Vertragsfreiheit 

gewahrt und die Entwicklung von Reparaturdienstleistungen im Binnenmarkt gefördert 

werden. Diese Richtlinie trägt zur Integration von Menschen mit Behinderung gemäß 

Artikel 26 der Charta bei, indem sie vorsieht, dass für Menschen mit Behinderungen die 

Zugänglichkeit der Europäischen Online-Plattform erleichtert wird. Mit dieser Richtlinie 

soll die uneingeschränkte Achtung von Artikel 47 der Charta über das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht durch wirksame 

Durchsetzungsmaßnahmen sichergestellt werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich 

(1) Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften zur Stärkung der Bestimmungen 

in Bezug auf die Reparatur von Waren festgelegt, um zum reibungslosen Funktionieren 

des Binnenmarkts beizutragen und gleichzeitig ein hohes Verbraucher- und 

Umweltschutzniveau zu gewährleisten. 

(2) Diese Richtlinie gilt für die Reparatur von Waren, die von Verbrauchern erworben wurden, 

im Falle eines Mangels der Waren, der außerhalb der Haftung des Verkäufers gemäß 

Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2019/771 eintritt oder offenbar wird. 

(3) Die Artikel 5 und 6 gelten ausschließlich für Waren, für die in den in Anhang II 

aufgeführten Rechtsakten der Union Anforderungen an die Reparierbarkeit festgelegt 

sind, in dem in diesen Rechtsakten festgelegten Umfang. 

(4) Die Richtlinie (EU) 2018/958 bleibt von der vorliegenden Richtlinie unberührt. 

Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Verbraucher“ einen Verbraucher im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 

Richtlinie (EU) 2019/771; 

www.parlament.gv.at



 

 36 

2. „Reparaturbetrieb“ jede natürliche oder juristische Person, die im Zusammenhang mit ihrer 

gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit eine 

Reparaturdienstleistung erbringt, einschließlich Hersteller und Verkäufer, die 

Reparaturdienstleistungen erbringen, sowie Reparaturdienstleister, unabhängig davon, ob 

sie unabhängig oder mit diesen Herstellern oder Verkäufern verbunden sind; 

3. „Reparatur“ eine Reparatur im Sinne des Artikels 2 Nummer 20 der Verordnung (EU) 

…/…+; 

4. „Verkäufer“ einen Verkäufer im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der 

Richtlinie (EU) 2019/771; 

5. „Hersteller“ einen Hersteller im Sinne von Artikel 2 Nummer 42 der Verordnung (EU) 

…/…+; 

6. „Bevollmächtigter“ einen Bevollmächtigten im Sinne von Artikel 2 Nummer 43 der 

Verordnung (EU) …/…+; 

7. „Importeur“ einen Importeur im Sinne von Artikel 2 Nummer 44 der Verordnung (EU) 

…/…+; 

                                                
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
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8. „Vertreiber“ einen Vertreiber im Sinne von Artikel 2 Nummer 45 der Verordnung 

(EU) …/…+; 

9. „Waren“ Waren im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2019/771 mit 

Ausnahme von Wasser, Gas und Strom; 

10. „Überholung“ die Überholung im Sinne von Artikel 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 

…/…+; 

11. „Anforderungen an die Reparierbarkeit“ die in den in Anhang II aufgeführten Rechtsakten 

der Union festgelegten Anforderungen, die die Reparatur einer Ware ermöglichen, 

einschließlich der Anforderungen zur Erleichterung der Demontage, sowie der 

Anforderungen in Bezug auf den Zugang zu Ersatzteilen, reparaturbezogenen 

Informationen und Werkzeugen, die für Waren oder spezifische Bestandteile von Waren 

gelten; 

12. „dauerhafter Datenträger“ einen dauerhaften Datenträger im Sinne von Artikel 2 

Nummer 11 der Richtlinie (EU) 2019/771. 

                                                
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 

(2022/0095(COD)) einfügen. 
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Artikel 3  

Grad der Harmonisierung 

Die Mitgliedstaaten dürfen keine von dieser Richtlinie abweichenden innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften beibehalten oder einführen. 

Artikel 4  

Europäisches Formular für Reparaturinformationen 

(1) Reparaturbetriebe können dem Verbraucher das Europäische Formular für 

Reparaturinformationen nach Anhang I zur Verfügung stellen. Das Europäische 

Formular für Reparaturinformationen ist auf einem dauerhaften Datenträger und innerhalb 

einer angemessenen Frist nach der Anfrage und bevor der Verbraucher durch einen 

Vertrag über die Erbringung von Reparaturdienstleistungen gebunden ist zur 

Verfügung zu stellen. 

▌ 

(2) Das Europäische Formular für Reparaturinformationen ist kostenlos zur Verfügung zu 

stellen. 

(3) Abweichend von Absatz 2 kann der Reparaturbetrieb, wenn eine Diagnosedienstleistung, 

einschließlich einer Überprüfung vor Ort oder einer Fernüberprüfung, erforderlich ist, 

um die Art des Mangels und die Art der Reparatur zu bestimmen und die Kosten für die 

Reparatur zu schätzen, vom Verbraucher verlangen, dass dieser die erforderlichen 

Kosten für diese Dienstleistung trägt. 

Unbeschadet der Richtlinie 2011/83/EU informiert der Reparaturbetrieb den Verbraucher 

über die ▌ Kosten der Diagnosedienstleistung. 
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(4) Im Europäischen Formular für Reparaturinformationen sind die folgenden Bedingungen 

für die Reparatur klar und verständlich anzugeben: 

a) die Identität des Reparaturbetriebs; 

b) die Anschrift, an der der Reparaturbetrieb niedergelassen ist, sowie seine 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse und gegebenenfalls andere Online-

Kommunikationsmittel, die es dem Verbraucher ermöglichen, schnell, effizient und 

auf zugängliche Weise mit dem Reparaturbetrieb Kontakt aufzunehmen und mit ihm 

zu kommunizieren; 

c) die zu reparierende Ware; 

d) die Art des Mangels und die Art der vorgeschlagenen Reparatur; 

e) der Preis oder, falls der Preis vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden 

kann, die Art und Weise, wie der Preis berechnet wird, und der Höchstpreis für die 

Reparatur; 

f) die ▌ Dauer der Reparatur; 

g) die Verfügbarkeit vorübergehender Ersatzwaren während der Reparatur und 

gegebenenfalls die Kosten des vorübergehenden Ersatzes für den Verbraucher; 

h) der Ort, an dem der Verbraucher die Ware zur Reparatur übergibt; 
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i) gegebenenfalls die Verfügbarkeit der vom Reparaturbetrieb angebotenen 

Nebenleistungen, wie Entfernung, Montage und Transport, und gegebenenfalls die 

Aufstellung der Kosten dieser Dienstleistungen für den Verbraucher; 

j) die Gültigkeitsdauer des Europäischen Formulars für Reparaturinformationen; 

k) gegebenenfalls zusätzliche Informationen. 

(5) Der Reparaturbetrieb darf die im Europäischen Formular für Reparaturinformationen 

angegebenen Bedingungen für die Reparatur während eines Zeitraums von 

30 Kalendertagen ab dem Tag, an dem das Formular einem Verbraucher zur Verfügung 

gestellt wurde, nicht ändern ▌. Der Reparaturbetrieb und der Verbraucher können eine 

längere Gültigkeitsdauer für das Europäische Formular für Reparaturinformationen 

vereinbaren. Wenn der Verbraucher innerhalb der Gültigkeitsdauer die Bedingungen, 

die in dem Europäischen Formular für Reparaturinformationen festgelegt sind, 

akzeptiert, ist der Reparaturbetrieb verpflichtet, die Reparaturdienstleistung zu diesen 

Bedingungen zu erbringen. 

(6) Hat der Reparaturbetrieb dem Verbraucher ein vollständiges und korrektes Europäisches 

Formular für Reparaturinformationen zur Verfügung gestellt, so gelten folgende 

Anforderungen als erfüllt: 

a) Informationspflichten in Bezug auf die wesentlichen Merkmale der 

Reparaturdienstleistung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/83/EU und Artikel 22 Absatz 1 

Buchstabe j der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates24;

                                                
24 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, 
S. 36). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:36&comp=


 

 41 

b) Informationspflichten in Bezug auf die Identität des Reparaturbetriebs und 

die Kontaktdaten gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben b und c der Richtlinie 2011/83/EU, Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2006/123/EG und Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 

2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates25; 

c) Informationspflichten in Bezug auf den Preis gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c 

und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2011/83/EU sowie Artikel 22 

Absatz 1 Buchstabe i und Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2006/123/EG; 

d) Informationspflichten in Bezug auf die Modalitäten der Leistung und den Zeitpunkt 

der Erbringung der Reparaturdienstleistung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d 

und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2011/83/EU. 

Artikel 5  

Reparaturverpflichtung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Hersteller auf Verlangen eines Verbrauchers 

Waren, für die in den in Anhang II aufgeführten Rechtsakten der Union Anforderungen an 

die Reparierbarkeit festgelegt sind, in dem in diesen Rechtsakten festgelegten Umfang 

▌repariert. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, solche Waren zu reparieren, wenn eine 

Reparatur unmöglich ist. Der Hersteller kann Reparaturen untervergeben, um seiner 

Reparaturverpflichtung nachzukommen. 

                                                
25 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 

bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1). 
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(2) Die Reparatur nach Absatz 1 erfolgt gemäß den folgenden Bedingungen: 

a) Sie erfolgt entweder unentgeltlich oder zu einem angemessenen Preis; 

b) sie erfolgt innerhalb eines angemessenen Zeitraums ab dem Zeitpunkt, ab dem der 

Hersteller die Ware physisch in Besitz hat, die Ware erhalten hat oder vom 

Verbraucher Zugang zu der Ware erhalten hat; 

c) der Hersteller kann dem Verbraucher für die Dauer der Reparatur unentgeltlich 

oder gegen eine angemessene Gebühr eine Ersatzware als Leihgabe zur 

Verfügung stellen; und 

d) in Fällen, in denen die Reparatur unmöglich ist, kann der Hersteller dem 

Verbraucher eine überholte Ware anbieten. 

(3) Hat der gemäß Absatz 1 zur Reparatur verpflichtete Hersteller seinen Sitz außerhalb der 

Union, so erfüllt sein Bevollmächtigter in der Union die Verpflichtung des Herstellers. Hat 

der Hersteller in der Union keinen Bevollmächtigten, so erfüllt der Importeur der 

betreffenden Ware die Verpflichtung des Herstellers. Gibt es keinen Importeur, so erfüllt 

der Vertreiber der betreffenden Ware die Verpflichtung des Herstellers. Der 

Bevollmächtigte, der Importeur und der Vertreiber können Reparaturen untervergeben, 

um ihrer Reparaturverpflichtung nachzukommen. 
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(4) Hersteller, die Ersatzteile und Werkzeuge für Waren bereitstellen, die unter die in 

Anhang II aufgeführten Rechtsakte der Union fallen, bieten diese Ersatzteile und 

Werkzeuge zu einem angemessenen Preis an, der nicht von der Reparatur abschreckt. 

(5) Hersteller oder gegebenenfalls Bevollmächtigte, Importeure oder Vertreiber, für die 

gemäß diesem Artikel eine Reparaturverpflichtung besteht, stellen sicher, dass die 

Verbraucher über eine frei zugängliche Website auf Informationen über die Richtpreise 

zugreifen können, die für die typische Reparatur von Waren berechnet werden, die unter 

die in Anhang II aufgeführten Rechtsakte der Union fallen. 

(6) Die Hersteller verwenden keine Vertragsklauseln und setzen keine Hardware- oder 

Softwaretechniken ein, die die Reparatur von Waren, die unter die in Anhang II 

aufgeführten Rechtsakte der Union fallen, behindern, es sei denn, dies ist durch legitime 

und objektive Faktoren wie den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums nach 

Unionsrecht und nationalem Recht gerechtfertigt. Die Hersteller behindern 

insbesondere die Verwendung von Originalersatzteilen, gebrauchten Ersatzteilen, 

kompatiblen Ersatzteilen oder Ersatzteilen, die mittels 3D-Druck hergestellt wurden, 

durch unabhängige Reparaturbetriebe nicht, wenn diese Ersatzteile den Anforderungen 

des Unionsrechts bzw. des nationalen Rechts, beispielsweise den Anforderungen an die 

Produktsicherheit oder in Bezug auf das geistige Eigentum, entsprechen. Dieser Absatz 

gilt unbeschadet der besonderen Anforderungen der in Anhang II aufgeführten 

Rechtsakte der Union und unbeschadet des Unionsrechts und des nationalen Rechts 

zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums. 
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(7) Der Hersteller darf die Reparatur von Waren, die unter die in Anhang II aufgeführten 

Rechtsakte der Union fallen, nicht allein deshalb ablehnen, weil eine frühere Reparatur 

von anderen Reparaturbetrieben oder anderen Personen vorgenommen wurde. 

(8) Unbeschadet der Reparaturverpflichtung nach diesem Artikel können sich Verbraucher 

für Reparaturen an jeden Reparaturbetrieb ihrer Wahl wenden. 

(9) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 20 delegierte Rechtsakte zur Änderung von 

Anhang II, indem die Liste der Rechtsakte der Union, in denen Anforderungen an die 

Reparierbarkeit festgelegt sind, vor dem Hintergrund der regulatorischen Entwicklungen 

aktualisiert wird. Die Kommission erlässt diese delegierten Rechtsakte unverzüglich nach 

der Veröffentlichung des betreffenden Rechtsakts der Union, und spätestens 12 Monate 

nach dieser Veröffentlichung. 

Artikel 6  

Information über die Reparaturverpflichtung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Hersteller oder gegebenenfalls der Bevollmächtigte, 

der Importeur oder der Vertreiber mindestens für die gesamte Dauer ihrer Reparaturverpflichtung 

nach Artikel 5 Informationen über ihre Reparaturdienstleistungen in leicht zugänglicher, klarer und 

verständlicher Weise kostenlos bereitstellen ▌. 
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Artikel 7  

Europäische Online-Plattform für Reparaturen ▌ 

(1) Eine Europäische Online-Plattform für Reparaturen (im Folgenden „Europäische 

Online-Plattform“) wird eingerichtet, um es Verbrauchern zu ermöglichen, 

Reparaturbetriebe sowie gegebenenfalls Verkäufer überholter Waren, Käufer 

fehlerhafter Waren zur Überholung oder von der lokalen Gemeinschaft getragene 

Reparaturinitiativen zu finden. Die Europäische Online-Plattform besteht aus den 

nationalen Sektionen, die die gemeinsame Online-Schnittstelle nutzen, und enthält 

Links zur den nationalen Online-Plattformen für Reparaturen (im Folgenden 

„nationale Online-Plattformen“) nach Absatz 3. 

(2) Bis zum … [36 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] entwickelt die 

Kommission die gemeinsame Online-Schnittstelle für die Europäische Online-Plattform. 

Diese gemeinsame Online-Schnittstelle entspricht den Anforderungen nach Absatz 6 

und ist in allen Amtssprachen der Union verfügbar. Die Kommission sorgt danach für 

die technische Wartung der gemeinsamen Online-Schnittstelle. 

(3) Die Mitgliedstaaten nutzen die gemeinsame Online-Schnittstelle nach Absatz 2 für ihre 

nationalen Sektionen. Mitgliedstaaten, die über mindestens eine – öffentliche oder 

private – nationale Online-Plattform verfügen, die ihr gesamtes Hoheitsgebiet abdeckt 

und den Bestimmungen nach Absatz 6 entspricht, sind jedoch nicht verpflichtet, eine 

nationale Sektion auf der europäischen Online-Plattform einzurichten. Stattdessen 

enthält die Europäische Online-Plattform Links zu derartigen nationalen Online-

Plattformen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre nationalen Online-Plattformen 

bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] betriebsbereit sind. 
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(4) Die Mitgliedstaaten können den Nutzungsbereich ihrer nationalen Sektion auf der 

Europäischen Online-Plattform oder gegebenenfalls ihrer nationalen Online-Plattform 

erweitern, um nicht nur Reparaturbetriebe, sondern auch Verkäufer von überholten 

Waren, Käufer fehlerhafter Waren zur Überholung oder von der lokalen Gemeinschaft 

getragene Reparaturinitiativen zu erfassen. 

(5) Die Nutzung der nationalen Sektionen und der nationalen Online-Plattformen im 

Rahmen der Europäischen Online-Plattform ist für die Verbraucher kostenlos. Die 

Registrierung erfolgt für Reparaturbetriebe und gegebenenfalls für Verkäufer von 

überholten Waren, Käufer fehlerhafter Waren zur Überholung oder von der lokalen 

Gemeinschaft getragene Reparaturinitiativen freiwillig. 

(6) Die nationalen Sektionen, die die gemeinsame Online-Schnittstelle nutzen, und die 

nationalen Online-Plattformenmüssen: 

a) Suchfunktionen betreffend die Waren, den Standort der Reparaturdienstleistungen, 

einschließlich einer kartengestützten Funktion, die grenzüberschreitende 

Erbringung von Dienstleistungen, die Reparaturbedingungen, einschließlich der 

Dauer der Reparatur, der Verfügbarkeit vorübergehender Ersatzwaren und des Ortes 

der Übergabe der Waren zur Reparatur, die Verfügbarkeit und die Bedingungen von 

Nebenleistungen, darunter Entfernung, Montage und Transport, die von 

Reparaturbetrieben angeboten werden, sowie geltende europäische oder nationale 

Qualitätsstandards für Reparaturen umfassen; 
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b) gegebenenfalls eine Suchfunktion umfassen, mit der Verkäufer von überholten 

Waren, Käufer fehlerhafter Waren zur Überholung oder von der lokalen 

Gemeinschaft getragene Reparaturinitiativen gefunden werden können; 

c) Verbrauchern ermöglichen, das Europäische Formular für Reparaturinformationen 

von Reparaturbetrieben, die dieses anbieten, anzufordern; 

d) regelmäßige Aktualisierungen von Kontaktinformationen und -diensten durch 

Reparaturbetriebe ermöglichen; 

e) Reparaturbetrieben ermöglichen anzugeben, ob sie geltende Unions- oder nationale 

Qualitätsstandards einhalten; 

f) Zugänglichkeit über nationale Websites ermöglichen, die mit dem durch die 

Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates26 

eingerichteten einheitlichen digitalen Zugangstor verbunden sind; 

g) barrierefreie Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen sicherstellen und 

h) Kontaktformulare für Nutzer zum Melden technischer Probleme im 

Zusammenhang mit der Funktionsfähigkeit der Europäischen Online-Plattform 

sowie von Unstimmigkeiten betreffend die von Reparaturbetrieben und 

gegebenenfalls Verkäufern von überholten Waren, Käufern fehlerhafter Waren 

zur Überholung oder von der lokalen Gemeinschaft getragenen 

Reparaturinitiativen bereitgestellten Informationen zur Verfügung stellen. 

                                                
26 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 
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(7) Die Europäische Online-Plattform ermöglicht die Erhebung nicht personenbezogener 

Daten in Bezug auf die Funktionstüchtigkeit der nationalen Sektionen. 

▌ 

(8) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ergreifen geeignete Maßnahmen, um 

Verbraucher, relevante Wirtschaftsakteure und Verkäufer über die Verfügbarkeit der 

Europäischen Online-Plattform zu informieren. 

Artikel 8 

Expertengruppe 

Die Kommission richtet eine sich aus Vertretern aller Mitgliedstaaten zusammensetzende 

Expertengruppe ein und unterstellt sie dem Vorsitz eines Vertreters der Kommission. Die 

Aufgabe der Expertengruppe besteht darin, die Kommission in Bezug auf die Gestaltung und die 

Funktionsfähigkeit der Europäischen Online-Plattform und ihrer nationalen Sektionen zu 

beraten. 

Artikel 9  

Nationale Kontaktstellen 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum … [24 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] Folgendes mit: 

a) die nationale Kontaktstelle, die sie für die Europäische Online-Plattform benannt 

haben; oder 
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b) die nationalen Online-Plattformen, die sie nach Artikel 7 Absatz 3 eingerichtet 

haben oder einrichten werden. 

(2) Bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] können die Mitgliedstaaten, 

die die nationalen Sektionen der Europäischen Online-Plattform nutzen, im Einklang 

mit dem Unionsrecht Bedingungen für den Zugang zu ihren nationalen Sektionen für 

die Registrierung für Reparaturbetriebe und gegebenenfalls Verkäufer von überholten 

Waren, Käufer fehlerhafter Waren zur Überholung und von der örtlichen Bevölkerung 

getragene Reparaturinitiativen festlegen. Mit solchen Bedingungen können 

insbesondere eine vorherige Genehmigung der Registrierung in der nationalen Sektion 

durch die nationale Kontaktstelle oder Anforderungen an die beruflichen 

Qualifikationen vorgeschrieben werden. Diese Mitgliedstaaten unterrichten die 

Kommission bis zu diesem Datum über alle angenommenen Zugangsbedingungen. 

(3) Die Mitgliedstaaten, die die nationalen Sektionen der Europäischen Online-Plattform 

nutzen und die Bedingungen nach Absatz 2 dieses Artikels anwenden, sorgen dafür, 

dass ihre nationalen Sektionen binnen sechs Monaten ab dem Tag, an dem die 

Kommission die gemeinsame Online-Schnittstelle nach Artikel 7 Absatz 2 bereitstellt, 

betriebsbereit sind. 

(4) Die nationalen Kontaktstellen sind verantwortlich für folgende Aufgaben: 

a) Bereitstellung des Zugangs zu ihrer nationalen Sektion für die Registrierung für 

Reparaturbetriebe und gegebenenfalls für Verkäufer von überholten Waren, 

Käufer fehlerhafter Waren zur Überholung und von der lokalen Gemeinschaft 

getragene Reparaturinitiativen; 

www.parlament.gv.at



 

 50 

b) Gewährleistung der Einhaltung aller von den Mitgliedstaaten nach Absatz 2 

festgelegten Zugangsbedingungen; und 

c) Unterstützung der Kommission beim Betrieb der nationalen Sektionen der 

Europäischen Online-Plattform. 

Artikel 10  

Maßnahmen für Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen 

Die Kommission erlässt gegebenenfalls Leitlinien, um insbesondere Kleinstunternehmen sowie 

kleine und mittlere Unternehmen bei der Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten 

Anforderungen und Verpflichtungen zu unterstützen. 

Artikel 11  

Durchsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass angemessene und wirksame Mittel vorhanden sind, 

mit denen die Einhaltung dieser Richtlinie sichergestellt wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Mittel schließen Vorschriften ein, nach denen eine oder mehrere 

der folgenden nach den nationalen Rechtsvorschriften bestimmten Einrichtungen die 

Gerichte oder die zuständigen Verwaltungsbehörden des jeweiligen Mitgliedstaats nach 

Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts anrufen kann oder können, um die Anwendung 

der nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie sicherzustellen: 

a) staatliche Stellen oder ihre Vertreter; 
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b) Organisationen, die ein berechtigtes Interesse am Schutz der Verbraucher oder der 

Umwelt haben; 

c) Berufsverbände, die ein berechtigtes Interesse daran haben, tätig zu werden. 

Artikel 12  

Verbraucherinformationen 

Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass den Verbrauchern 

Informationen über die Verbraucherrechte gemäß dieser Richtlinie und über die Mittel zur 

Durchsetzung dieser Rechte zur Verfügung stehen, auch auf nationalen Websites, die mit dem 

durch die Verordnung (EU) 2018/1724 eingerichteten einheitlichen digitalen Zugangstor verbunden 

sind. 

Artikel 13  

Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Förderung der Reparatur 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen mindestens eine Maßnahme zur Förderung der Reparatur. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum ... [60 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] eine oder mehrere nach Absatz 1 getroffene 

Maßnahmen mit. Die Kommission macht Informationen über die von den 

Mitgliedstaaten mitgeteilten Maßnahmen öffentlich zugänglich. 
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Artikel 14  

Zwingender Charakter 

(1) Sofern diese Richtlinie nichts anderes bestimmt, ist jede vertragliche Vereinbarung, die die 

Anwendung nationaler Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie zum Nachteil des 

Verbrauchers ausschließt, davon abweicht oder deren Wirkungen abändert, für den 

Verbraucher nicht verbindlich. 

(2) Diese Richtlinie hindert den Reparaturbetrieb nicht daran, den Verbrauchern 

Vertragsbedingungen anzubieten, die über den in dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz 

hinausgehen. 

Artikel 15  

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen die gemäß 

Artikel 4, 5 und 6 erlassenen nationalen Vorschriften zu verhängen sind, und treffen alle für die 

Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese 

Vorschriften und Maßnahmen bis zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] mit und melden ihr unverzüglich alle diesbezüglichen Änderungen. 
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Artikel 16  

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/771 

Die Richtlinie (EU) 2019/771 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) hinsichtlich ihrer Menge, Qualität und sonstigen Merkmale – einschließlich ihrer 

Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit – dem 

entsprechen, was bei Waren der gleichen Art üblich ist und was der Verbraucher 

in Anbetracht der Art der Waren und unter Berücksichtigung öffentlicher 

Erklärungen, die von dem Verkäufer oder im Auftrag des Verkäufers oder einer 

anderen Person in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette einschließlich des 

Herstellers, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, abgegeben 

wurden, vernünftigerweise erwarten kann.“ 

2. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Erfolgt gemäß Artikel 13 Absatz 2 eine Nachbesserung als Abhilfe, um den 

vertragsgemäßen Zustand der Waren herzustellen, so wird der 

Haftungszeitraum einmal um zwölf Monate verlängert.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten können längere Fristen beibehalten oder einführen als 

in den Absätzen 1, 2 und 2a vorgesehen.“ 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a) Die Mitgliedstaaten, die entweder keine festen Fristen für die Haftung des 

Verkäufers nach Absatz 3 festlegen oder lediglich eine Verjährungsfrist für 

die Abhilfen nach Absatz 5 vorsehen, können von Absatz 2a unter der 

Voraussetzung abweichen, dass sie gewährleisten, dass die Haftung des 

Verkäufers oder die Verjährungsfrist für die Abhilfen im Falle einer 

Nachbesserung mindestens drei Jahre beträgt.“ 

3. In Artikel 13 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(2a) Bevor der Verkäufer die Abhilfe erbringt, um den vertragsgemäßen Zustand der 

Ware herzustellen, informiert er den Verbraucher über das Recht des 

Verbrauchers, zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung zu wählen, sowie 

über die mögliche Verlängerung des Haftungszeitraums nach Artikel 10 

Absatz 2a.“ 

4. Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Eine Nachbesserung oder die Ersatzlieferung wird wie folgt vorgenommen: 

a) unentgeltlich; 
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b) innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der 

Verbraucher den Verkäufer über die Vertragswidrigkeit unterrichtet hat; 

c) ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher, wobei die Art 

der Waren sowie der Zweck, für den der Verbraucher die Waren benötigt, zu 

berücksichtigen sind. 

Während der Nachbesserung kann der Verkäufer, abhängig von den besonderen 

Eigenschaften der entsprechenden Warenkategorie, insbesondere dem Bedarf des 

Verbrauchers, solche Waren ständig verfügbar zu haben, dem Verbraucher 

unentgeltlich eine Ersatzware, auch eine überholte Ware, als Leihgabe zur 

Verfügung stellen. 

Der Verkäufer kann, auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers, zur 

Erfüllung seiner Verpflichtung, die Ware zu ersetzen, eine überholte Ware 

bereitstellen.“ 

Artikel 17  

Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 

In Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/1828 wird folgende Nummer angefügt: 

„69. Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom x über 

gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren und zur Änderung der 

Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinien (EU) 2019/771 und (EU) 2020/1828 

(ABl. L  ...)+.“ 

                                                
+ Abl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS …/… 

(2023/0083(COD)) einfügen und die Amtsblattfundstelle ergänzen. 
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Artikel 18  

Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 

Im Anhang der Verordnung (EU) 2017/2394 wird folgende Nummer angefügt: 

„29. Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom x über 

gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren und zur Änderung der 

Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinien (EU) 2019/771 und (EU) 2020/1828 

(ABl. L  ...)+.“ 

Artikel 19  

Berichterstattung durch die Kommission und Überprüfung 

(1) Bis zum … [7 Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] legt die 

Kommission einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor. In dem Bericht 

werden der Beitrag dieser Richtlinie, und insbesondere von Artikel 5 und Artikel 16, zur 

Förderung der Reparatur im Binnenmarkt, unter anderem der Reparatur von Waren, 

für die Anforderungen an die Reparierbarkeit außerhalb der gesetzlichen Garantie 

bestehen, sowie zur Entscheidung der Verbraucher für eine Reparatur im Rahmen der 

gesetzlichen Garantie bewertet und die Auswirkungen dieser Richtlinie auf 

Unternehmen und Verbraucher geprüft. 

(2) In dem Bericht wird ferner die Wirksamkeit von Anreizen für eine Entscheidung für 

eine Reparatur, einschließlich einer Verlängerung der gesetzlichen Garantie, bewertet, 

sowie geprüft, ob es erforderlich ist, gewerbliche Garantien auf 

Reparaturdienstleistungen zu fördern und Vorschriften zur Haftung des 

Reparaturbetriebs für die Reparatur zu erlassen. 

                                                
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS …/… 

(2023/0083(COD)) einfügen und die Amtsblattfundstelle ergänzen. 
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(3) In Bezug auf Artikel 7 wird in dem Bericht die Wirksamkeit der Europäischen Online-

Plattform auf der Grundlage von Informationen über die Anzahl der aktiven 

Reparaturdienstleister und über die Anzahl der Verbraucher, die auf die Europäische 

Online-Plattform zugegriffen haben, bewertet. 

(4) Die Kommission übermittelt den Bericht dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen. Die 

Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die zur Ausarbeitung dieses Berichts 

erforderlichen Informationen. Diesem Bericht wird gegebenenfalls ein 

Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

(5) Der erforderliche Grad der Harmonisierung, der benötigt wird, um gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen im Binnenmarkt zu gewährleisten, unter 

anderen die Konvergenz und die Divergenz der nationalen Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten, insbesondere bei den Haftungszeiträumen, sind im Zusammenhang mit 

der Überprüfung nach Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2019/771 zu bewerten. 
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Artikel 20  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 5 Absatz 9 genannten delegierten Rechtsakte wird 

der Kommission für einen Zeitraum von sechs Jahren ab dem ... [ein Monat nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von sechs Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 9 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

niedergelegten Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert. 

Artikel 21 

Übergangsbestimmungen 

▌Artikel 16 dieser Richtlinie gilt nicht für Kaufverträge, die vor dem ... [24 Monate nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie] geschlossen wurden. 

Artikel 22  

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 

Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens bis zum ... [24 Monate nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab dem [24 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] an. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 23  

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 24  

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG I 

EUROPÄISCHES FORMULAR FÜR REPARATURINFORMATIONEN 

Teil I  

Identität und Kontaktdaten des Reparaturbetriebs, der die Reparaturdienstleistung erbringt 

Reparaturbetrieb [Name] 

Anschrift [Geografische Anschrift, an die sich 
Verbraucher wenden können] 

Telefonnummer  

E-Mail  

Andere Online-
Kommunikationsmittel, sofern sie 
vom Reparaturbetrieb bereitgestellt 
werden, die es den Verbrauchern 
ermöglichen, schnell und effizient 
mit dem Reparaturbetrieb Kontakt 
aufzunehmen und mit ihm zu 
kommunizieren. 
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Teil II  

Angaben zur Reparaturdienstleistung 

Zu reparierende Ware [Bezeichnung der Ware] 

Art des Mangels [Beschreibung des Mangels] 

Art der vorgeschlagenen Reparatur [Welche Maßnahmen werden 
ergriffen, um den Mangel zu 
beheben] 

Preis für die Reparatur bzw., falls 
dieser nicht ermittelt werden kann, 
die anwendbare 
Berechnungsmethode und die 
Preisobergrenze für die Reparatur 

[Gesamtbetrag bzw., falls dies nicht 
möglich ist, die 
Berechnungsmethode und die 
Obergrenze für die 
Reparaturdienstleistung in 
EUR/Landeswährung] 

▌Dauer der Reparatur [Zeit, innerhalb welcher der 
Reparaturbetrieb sich verpflichtet, 
die Leistung zu erbringen, in 
Tagen] 

Verfügbarkeit vorübergehender 
Ersatzwaren 

[Vorübergehende Ersatzware 
bedeutet, dass der Verbraucher eine 
gleichwertige Ware zur 
Verwendung während der Dauer 
der Reparatur erhält; der 
Reparaturbetrieb gibt dies mit „Ja“ 
oder „Nein“ an] 

Falls ja, führen Sie gegebenenfalls 
die entsprechenden Kosten an: 

[EUR/Landeswährung] 
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Orte der Übergabe der Waren  [Ort, an dem der Verbraucher die 
Waren zur Reparatur übergibt ▌] 

Verfügbarkeit von 
Nebenleistungen, falls zutreffend 

[Geben Sie an, ob und in welchem 
Umfang Nebenleistungen wie 
Ausbau, Montage und Transport 
angeboten werden, bzw. „Keine“, 
wenn für die betreffende Reparatur 
keine Nebenleistung angeboten 
wird] 

Falls ja, führen Sie gegebenenfalls 
die entsprechenden Kosten an: 

[EUR/Landeswährung, je 
angebotener Dienst] 

Gültigkeitsdauer des Europäischen 
Formulars für 
Reparaturinformationen 

[Gültigkeitsdauer von mindestens 
30 Tagen] 

Gegebenenfalls zusätzliche 
Informationen 

 

Die Hinweise in den eckigen Klammern enthalten Erläuterungen für den Reparaturbetrieb und sind 

durch die entsprechenden Angaben zu ersetzen. 
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ANHANG II 

LISTE DER RECHTSAKTE DER UNION 

MIT ANFORDERUNGEN AN DIE REPARIERBARKEIT 

1. Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner: Verordnung 

(EU) 2019/2023 der Kommission1 

2. Haushaltsgeschirrspüler: Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission2 

▌ 

                                                
1 Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung 

von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltswaschmaschinen und 
Haushaltswaschtrockner gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der 
Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der 
Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 285). 

2 Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung 
von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltsgeschirrspüler gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, 
S. 267). 
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3. Kühlgeräte: Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission3 

4. Elektronische Displays: Verordnung (EU) 2019/2021 der Kommission4 

5. Schweißgeräte: Verordnung (EU) 2019/1784 der Kommission5 

6. Staubsauger: Verordnung (EU) Nr. 666/2013 der Kommission6 

7. Server und Datenspeicherprodukte: Verordnung (EU) 2019/424 der Kommission7 

                                                
3 Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung 

von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 643/2009 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 187). 

4 Verordnung (EU) 2019/2021 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung 
von Ökodesign-Anforderungen an elektronische Displays gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 642/2009 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, 
S. 241). 

5 Verordnung (EU) 2019/1784 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung 
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißgeräten gemäß 
der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 272 
vom 25.10.2019, S. 121). 

6 Verordnung (EU) Nr. 666/2013 der Kommission vom 8. Juli 2013 zur Durchführung 
der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 
Staubsaugern (ABl. L 192 vom 13.7.2013, S. 24). 

7 Verordnung (EU) 2019/424 der Kommission vom 15. März 2019 zur Festlegung von 
Ökodesign-Anforderungen an Server und Datenspeicherprodukte gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 617/2013 der Kommission (ABl. L 74 vom 
18.3.2019, S. 46). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:272;Day:25;Month:10;Year:2019;Page:121&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:272;Day:25;Month:10;Year:2019;Page:121&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:666/2013;Nr:666;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/125;Year2:2009;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:192;Day:13;Month:7;Year:2013;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/424;Year2:2019;Nr2:424&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/125;Year2:2009;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:617/2013;Nr:617;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:18;Month:3;Year:2019;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:18;Month:3;Year:2019;Page:46&comp=
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8. Mobiltelefone, schnurlose Telefone und Slate-Tablets: Verordnung (EU) 2023/1670 

der Kommission8 

9. Haushaltswäschetrockner: Verordnung (EU) 2023/2533 der Kommission9 

10. Waren, die Batterien für leichte Verkehrsmittel enthalten: Verordnung 

(EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates10 

 
 

                                                
8 Verordnung (EU) 2023/1670 der Kommission vom 16. Juni 2023 zur Festlegung 

von Ökodesign-Anforderungen an Smartphones, Mobiltelefone, die keine 
Smartphones sind, schnurlose Telefone und Slate-Tablets gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission (ABl. L 214 vom 
31.8.2023, S. 47). 

9 Verordnung (EU) 2023/2533 der Kommission vom 17. November 2023 zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an 
Haushaltswäschetrockner, zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/826 der 
Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 932/2012 der 
Kommission (ABl. L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj). 

10 Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 
2008/98/EG und der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2006/66/EG (ABl. L 191 vom 28.7.2023, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1670;Year2:2023;Nr2:1670&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2533;Year2:2023;Nr2:2533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1542;Year2:2023;Nr2:1542&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1670;Year2:2023;Nr2:1670&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/82;Nr:2023;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:214;Day:31;Month:8;Year:2023;Page:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:214;Day:31;Month:8;Year:2023;Page:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2533;Year2:2023;Nr2:2533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/125;Year2:2009;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/82;Nr:2023;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:932/2012;Nr:932;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2533;Year2:2023;Nr2:2533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2533;Year2:2023;Nr2:2533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1542;Year2:2023;Nr2:1542&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/98;Nr:2008;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/66/EG;Year:2006;Nr:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:191;Day:28;Month:7;Year:2023;Page:1&comp=
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0309
Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt 
(COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0453),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 114 und 207 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0307/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 24. Januar 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 13. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für internationalen 
Handel und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz gemäß Artikel 58
der Geschäftsordnung,

–– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des 

                                               
1 ABl. C 140 vom 21.4.2023, S. 75.
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Entwicklungsausschusses, des Fischereiausschusses und des Rechtsausschusses, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A9-0306/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0269 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem 
Unionsmarkt sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 114 und 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 140 vom 21.4.2023, S. 75. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Wie in der Präambel des Protokolls von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Zwangsarbeit (im Folgenden „IAO-

Übereinkommen Nr. 29“) anerkannt wird, stellt Zwangsarbeit eine schwere 

Verletzung der Menschenwürde und der grundlegenden Menschenrechte dar, trägt 

zum Fortbestehen von Armut bei und steht der Verwirklichung des Ziels der 

menschenwürdigen Arbeit für alle im Wege. Die IAO hat die Beseitigung aller 

Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu einem die Grundrechte betreffenden 

Prinzip erklärt. Die IAO stuft das IAO-Übereinkommen Nr. 29, einschließlich des 

ergänzenden Protokolls von 2014 zum IAO-Übereinkommen Nr. 29 und der 

Empfehlung Nr. 203 betreffend ergänzende Maßnahmen zur effektiven 

Beseitigung von Zwangsarbeit, und das IAO-Übereinkommen Nr. 105 über die 

Abschaffung der Zwangsarbeit (im Folgenden „IAO-Übereinkommen Nr. 105“) als 

grundlegende IAO-Übereinkommen3 ein und legt Empfehlungen für die 

Verhinderung und Beseitigung von Zwangsarbeit und für entsprechende 

Rechtsbehelfe und Abhilfemaßnahmen vor4. Die IAO hat mehrere Indikatoren 

ausgearbeitet, die eingesetzt werden, um Fälle von Zwangsarbeit zu erkennen und 

aufzuzeigen, wie Drohungen oder tatsächlicher physischer oder sexueller 

Schaden, Ausnutzung der Schutzbedürftigkeit, ausbeuterische Arbeits- und 

Lebensbedingungen sowie Arbeitszeitüberschreitungen in hohem Maße, 

Täuschung, Einschränkung der Bewegungsfreiheit oder räumliche Beschränkung 

auf den Arbeitsplatz oder einen begrenzten Bereich, Isolation, Schuldknechtschaft, 

Einbehaltung von Löhnen oder eine übermäßige Lohnminderung, Einbehaltung 

von Pässen und Identitätsdokumenten oder Androhung einer Anzeige bei den 

Behörden, wenn die Arbeitskraft einen irregulären Einwanderungsstatus hat.5  

                                                
3 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-

standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm.  
4 Empfehlung der IAO betreffend ergänzende Maßnahmen zur effektiven 

Beseitigung von Zwangsarbeit (2014). 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf  
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Zwangsarbeit steht sehr häufig im Zusammenhang mit Armut und 

Diskriminierung. Die Manipulation von Krediten und Schulden, entweder durch 

Arbeitgeber oder durch Anwerber, ist nach wie vor häufig dafür ausschlaggebend, 

dass schutzlose Arbeitskräfte in die Zwangsarbeitsfalle geraten6. Laut den 

Aufsichtsgremien der IAO stellt Arbeit in Haftanstalten, auch wenn sie für 

Privatunternehmen erbracht wird, an sich keine Zwangsarbeit dar, sofern sie 

freiwillig zum Nutzen des Häftlings geleistet wird und den Bedingungen eines 

freien Arbeitsverhältnisses nahekommt. Bei gemeinnütziger Arbeit als alternative 

strafrechtliche Sanktion zu einer Freiheitsstrafe sollte es sich stets um Tätigkeiten 

im allgemeinen öffentlichen Interesse handeln, und sie darf vom Staat unter 

keinen Umständen als Mittel dafür missbraucht werden, die verurteilte Person zu 

erniedrigen oder sie ihrer Würde zu berauben.7 In Fällen, in denen Arbeit oder 

eine Dienstleistung unter Ausnutzung der Schutzbedürftigkeit der Arbeitskraft und 

unter Androhung einer Strafe verlangt wird, muss die Androhung nicht unbedingt 

strafrechtliche Sanktionen betreffen, sondern kann es sich auch um einen Verlust 

von Rechten oder Leistungen handeln. 

                                                
6 IAO: Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour (Profit und Armut: 

Wirtschaftliche Aspekte der Zwangsarbeit), 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf  

7 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf, S. 27. 
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(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist auf der ganzen Welt weitverbreitet. Schätzungen 

zufolge waren im Jahr 2021 etwa 27,6 Millionen Menschen von Zwangsarbeit 

betroffen.8 Bei gefährdeten und marginalisierten Gruppen einer Gesellschaft, wie 

Frauen, Kindern, ethnischen Minderheiten, Menschen mit Behinderungen, 

Angehörigen einer niedrigeren Kaste, Angehörigen indigener oder in Stämmen 

lebender Völker sowie Migranten, insbesondere wenn sie keine gültigen 

Ausweispapiere besitzen, einen prekären Status haben oder in der informellen 

Wirtschaft tätig sind, ist die Gefahr besonders groß, dass sie zu Arbeit gezwungen 

werden. Auch wenn Menschen nicht vom Staat zu Arbeit gezwungen werden, ist 

Zwangsarbeit häufig eine Folge von fehlendem oder mangelndem 

verantwortungsvollen Handeln bestimmter Wirtschaftsakteure und ein Beleg dafür, 

dass der Staat Sozial- und Arbeitnehmerrechte, insbesondere zugunsten 

schutzbedürftiger und marginalisierter Gruppen, nicht durchsetzt. Zwangsarbeit 

kann auch als Ergebnis der stillschweigenden Zustimmung von Behörden 

auftreten. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle tritt Zwangsarbeit in der 

Privatwirtschaft auf, insbesondere in Form einer Ausbeutung durch Zwangsarbeit 

(17,3 Millionen Menschen), worauf 86 % aller Fälle von Zwangsarbeit entfallen.9 

Die aus dieser Verordnung erwachsenden Pflichten von Wirtschaftsakteuren 

sollten vorhersehbar und eindeutig sein, damit ihre vollständige und wirksame 

Erfüllung sichergestellt und ein Beitrag dazu geleistet wird, Zwangsarbeit ein 

Ende zu setzen. 

                                                
8 Global Estimates of Modern Slavery (globale Schätzungen zu moderner Sklaverei) 

2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.▌ 

9 Global Estimates of Modern Slavery (globale Schätzungen zu moderner Sklaverei) 
2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.  
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(3) Die Beseitigung der Zwangsarbeit in all ihren Formen, einschließlich staatlich 

auferlegter Zwangsarbeit, stellt eine Priorität für die Union dar. Die Achtung der 

Menschenwürde sowie die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der 

Menschenrechte sind in Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 

fest verankert. Um das Ziel 8.7 der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 

verwirklichen, sollte die Union ihre Werte wahren und fördern und zum Schutz 

der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, beitragen. Nach 

Artikel 5 ▌der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „EU-

Grundrechtecharta“) sind Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangs- und Pflichtarbeit 

sowie Menschenhandel ausdrücklich verboten, und in Artikel 4 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention ist festgelegt, dass niemand gezwungen werden darf, 

Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. Der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte hat Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 

Handlung, aufgrund derer eine Person in den in Artikel 4 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention beschriebenen Situationen verbleibt, zu bestrafen und 

wirksam strafrechtlich zu verfolgen.10 Das Recht auf wirksame Abhilfe bei 

Verletzungen der Grundrechte ist ein Menschenrecht und ein grundlegendes 

Element der wirksamen strafrechtlichen Verfolgung von Straftaten. Das Recht der 

Opfer auf wirksame Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen und -verstößen im 

Zusammenhang mit Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich Zwangsarbeit, wird im 

Rahmen des geltenden Unionsrechts und der Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sowie vom Europarat und von der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

bekräftigt. 

                                                
10 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 und 102, oder Chowdury und 

andere/Griechenland, Rn. 105. 
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(4) Alle Mitgliedstaaten haben die grundlegenden IAO-Übereinkommen und 

insbesondere das IAO-Übereinkommen Nr. 29 und das IAO-Übereinkommen 

Nr. 182 zu den schlimmsten Formen der Kinderarbeit ratifiziert.11 Daher sind sie 

rechtlich verpflichtet, den Einsatz von Zwangsarbeit zu verhindern und diese zu 

beseitigen und der IAO regelmäßig Bericht zu erstatten. 

(5) Im Rahmen ihrer politischen Maßnahmen und legislativen Initiativen strebt die 

Union danach, dem Einsatz von Zwangsarbeit ein Ende zu setzen und 

menschenwürdige Arbeit und Arbeitnehmerrechte weltweit zu fördern. Im 

Einklang mit internationalen Leitlinien und Grundsätzen, die von internationalen 

Organisationen wie der IAO, der OECD und den Vereinten Nationen aufgestellt 

wurden, fördert die Union Sorgfaltspflichten, um dafür zu sorgen, dass Zwangsarbeit 

in den Lieferketten von in der Union ansässigen Unternehmen keinen Platz hat. 

(6) Im Rahmen ihrer Handelspolitik unterstützt die Union den Kampf gegen 

Zwangsarbeit sowohl in unilateralen als auch in bilateralen Handelsbeziehungen. Die 

Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung in den Handelsabkommen der 

Union enthalten eine Verpflichtung zur Ratifizierung und wirksamen Umsetzung der 

grundlegenden IAO-Übereinkommen, einschließlich des IAO-Übereinkommens 

Nr. 29 und des IAO-Übereinkommens Nr. 105, während in den Bestimmungen über 

Handel und Gleichstellung der Geschlechter eine Geschlechterperspektive 

verankert wird, die für die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau von 

wesentlicher Bedeutung ist, um geschlechtsspezifische Zwangsarbeit zu 

bekämpfen. Darüber hinaus besteht bei schwerwiegenden und systematischen 

Verstößen gegen das IAO-Übereinkommen Nr. 29 und das IAO-Übereinkommen 

Nr. 105 die Möglichkeit, dass unilaterale Zollpräferenzen im Rahmen des 

Allgemeinen Präferenzsystems der Union wieder zurückgenommen werden. 

                                                
11 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf. 
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(7) Zwangsarbeit wirkt sich deutlich auf schutzbedürftige und marginalisierte 

Gruppen wie Kinder, Frauen, Migranten, Flüchtlinge oder indigene Völker aus, 

weshalb ein intersektionaler und geschlechtersensibler Ansatz für eine wirksame 

Bekämpfung der Zwangsarbeit von entscheidender Bedeutung ist. Es wird daher 

davon ausgegangen, dass diese Verordnung zu den Zielen einschlägiger 

internationaler Abkommen und Übereinkommen, wie des IAO-Übereinkommens 

Nr. 182, des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, der Erklärung von Peking, des 

globalen Pakts für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, des Genfer 

Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, der Erklärung der Vereinten 

Nationen über die Rechte der indigenen Völker und des IAO-Übereinkommens 

Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker, beitragen wird. 
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(8) Mit der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates12 

▌wurden die Definition des Menschenhandels, einschließlich Zwangsarbeit und 

erzwungener Dienstleistungen, harmonisiert und Vorschriften über Mindeststrafen 

festgelegt. Sämtliche Vorschriften über ein Verbot des Inverkehrbringens und der 

Bereitstellung von heimischen oder eingeführten in Zwangsarbeit hergestellten 

Produkten auf dem Unionsmarkt oder der Ausfuhr solcher Produkte sowie die 

Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass solche Produkte vom Unionsmarkt genommen 

werden (im Folgenden „Verbot“), sollten die genannte Richtlinie und insbesondere 

die Zuständigkeit der Strafverfolgungs- und Justizbehörden für die Untersuchung 

und Verfolgung von Straftaten im Bereich des Menschenhandels, einschließlich der 

Ausbeutung der Arbeitskraft, unberührt lassen. 

(9) ▌In der Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments und des Rates13 ist 

vorgesehen, dass Unionseinführer von Mineralen oder Metallen, die in den 

Anwendungsbereich der genannten Verordnung fallen, Sorgfaltspflichten erfüllen 

müssen, die mit Anhang II der Leitsätze der OECD für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus 

Konflikt- und Hochrisikogebieten und den darin enthaltenen Empfehlungen zur 

Sorgfaltspflicht im Einklang stehen. Gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 des 

Europäischen Parlaments und des Rates14 sind Wirtschaftsakteure zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht in ihrer Lieferkette verpflichtet, auch im Hinblick auf die 

Arbeitnehmerrechte. In der Verordnung (EU) 2023/1115 des Europäischen 

                                                
12 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 

2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. 
L 101 vom 15.4.2011, S. 1). 

13 Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2017 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der 
Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold 
aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (ABl. L 130 vom 19.5.2017, S. 1). 

14 Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 
2008/98/EG und ▌der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2006/66/EG (ABl. L 191 vom 28.7.2023, S. 1). 
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Parlaments und des Rates15 ist vorgeschrieben, dass in Bezug auf in ihren 

Geltungsbereich fallende Erzeugnisse und Rohstoffe Sorgfaltspflichten, auch im 

Hinblick auf Menschenrechte, dahin gehend zu erfüllen sind, dass diese Erzeugnisse 

legal und „entwaldungsfrei“ sind. 

                                                
15 Verordnung (EU) 2023/1115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. Mai 2023 über die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit 
Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt und 
ihre Ausfuhr aus der Union sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 995/2010 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 206). 
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(10) Nach Artikel 19a der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates16 in der Fassung vom 21. November 2021 müssen die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass bestimmte Wirtschaftsakteure jährlich nichtfinanzielle 

Erklärungen veröffentlichen, in denen sie über die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf 

Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte, auch 

in Bezug auf Zwangsarbeit, sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

berichten. Des Weiteren wurde diese Vorschrift durch die Richtlinie (EU) 

2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates17 über die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen geändert, indem detaillierte 

Berichtspflichten für in ihren Geltungsbereich fallende Unternehmen im Hinblick auf 

die Achtung der Menschenrechte, auch in globalen Lieferketten, eingeführt wurden. 

Die Informationen, die die Unternehmen über Menschenrechte offenlegen, sollten 

gegebenenfalls auch Angaben über Zwangsarbeit in ihren Wertschöpfungsketten 

umfassen. ▌ 

(11) Die Union ist als Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) verpflichtet, ein 

regelbasiertes, offenes und multilaterales Handelssystem zu fördern. Alle von der 

Union eingeführten Maßnahmen, die sich auf den Handel auswirken, sollten 

WTO-konform sein. 

                                                
16  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene 
Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 

17  Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der 
Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, 
S. 15). 
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(12) Im Juli 2021 haben die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst 

Leitlinien veröffentlicht, mit denen Unternehmen in der Union unterstützt werden 

sollen, geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung des Risikos von Zwangsarbeit im 

Rahmen ihrer Tätigkeiten und Lieferketten zu ergreifen18. 

(13) Wie in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Menschenwürdige Arbeit 

weltweit für einen globalen gerechten Übergang und eine nachhaltige Erholung“ 

festgestellt wird, sind ungeachtet der aktuellen politischen Maßnahmen und des 

geltenden Rechtsrahmens weitere Maßnahmen erforderlich, um das Ziel der 

Verbannung von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten vom Unionsmarkt zu 

erreichen und somit einen weiteren Beitrag zur Bekämpfung der Zwangsarbeit 

weltweit zu leisten. 

(14) Die Förderung menschenwürdiger Arbeit und einer auf den Menschen 

ausgerichteten Zukunft der Arbeit unter Sicherstellung, dass die Grundsätze und 

die Menschenrechte geachtet werden, die Förderung des sozialen Dialogs sowie 

der Ratifizierung und wirksamen Umsetzung der einschlägigen IAO-

Übereinkommen und ‑Protokolle sowie die Stärkung des verantwortungsvollen 

Managements in globalen Lieferketten und des Zugangs zum Sozialschutz sind 

zentrale Prioritäten der Union, die im EU-Aktionsplan für Menschenrechte und 

Demokratie 2020-2024 verankert sind. 

                                                
18 Leitlinien für die Sorgfaltspflichten von EU-Unternehmen, mit denen das Risiko von 

Zwangsarbeit im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten und Lieferketten bekämpft 
werden soll. 
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(15) Das Europäische Parlament hat in seinen Entschließungen vom 9. Juni 2022 zu 

einem neuen Instrument zum Verbot von Produkten, die in Zwangsarbeit hergestellt 

wurden19, vom 17. Dezember 2020 zu Zwangsarbeit und der Lage der Uiguren im 

Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang20 und vom 16. Dezember 2021 zu 

Zwangsarbeit in der Fabrik von Linglong und Umweltprotesten in Serbien21 

Zwangsarbeit scharf verurteilt und ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten 

Produkten gefordert. Daher werden in der Öffentlichkeit moralische Bedenken 

darüber gehegt, dass in Zwangsarbeit hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt 

erhältlich sein oder in Drittländer ausgeführt werden könnten, ohne dass ein 

wirksamer Mechanismus zum Verbot oder zur Rücknahme solcher Produkte vom 

Markt besteht. 

(16) Zur Vervollständigung des rechtlichen und politischen Rahmens der Union in Bezug 

auf Zwangsarbeit sollten das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von in 

Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt oder die Ausfuhr von 

innerhalb der Union hergestellten oder eingeführten Produkten, die in Zwangsarbeit 

hergestellt wurden, verboten werden, und es sollte sichergestellt werden, dass 

derartige Produkte vom Unionsmarkt genommen werden. 

(17) Derzeit gibt es keine Rechtsvorschriften der Union, nach denen Behörden der 

Mitgliedstaaten befugt wären, ein Produkt unmittelbar zurückzuhalten, zu 

beschlagnahmen oder dessen Rücknahme vom Markt anzuordnen, wenn festgestellt 

wird, dass es vollständig oder teilweise in Zwangsarbeit hergestellt wurde. 

                                                
19 ABl. C 493 vom 27.12.2022, S. 132. 
20  ABl. C 445 vom 29.10.2021, S. 114 
21 ABl. C 251 vom 30.6.2022, S. 124. 
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(18) Damit diese Verordnung auch wirksam ist, sollte ein derartiges Verbot für Produkte 

gelten, bei denen auf einer beliebigen Stufe der Erzeugung, Herstellung, Ernte oder 

Gewinnung, einschließlich der ein Produkt betreffenden Be- oder Verarbeitung, 

Zwangsarbeit zum Einsatz kam. Das Verbot sollte für alle Produkte jeglicher Art, 

einschließlich ihrer Bestandteile, gelten, und zwar unabhängig von der Branche und 

vom Ursprung sowie davon, ob es sich um heimische oder eingeführte Produkte 

handelt und ob sie auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht oder bereitgestellt oder 

aus dem Unionsmarkt ausgeführt werden. Diese Verordnung sollte nicht für die 

Bereitstellung von Transportdienstleistungen gelten. 

(19) Das Verbot sollte einen Beitrag zu den internationalen Bemühungen um die 

Beseitigung der Zwangsarbeit leisten. Die Begriffsbestimmung von „Zwangsarbeit“ 

sollte daher mit der im IAO-Übereinkommen Nr. 29 festgelegten Definition im 

Einklang stehen, wonach als Zwangs- oder Pflichtarbeit jede Art von Arbeit oder 

Dienstleistung gilt, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe 

verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat, 

ausgenommen: 

a) jede Arbeit oder Dienstleistung aufgrund der Gesetze über die 

Militärdienstpflicht, soweit diese Arbeit oder Dienstleistung rein 

militärischen Zwecken dient,  

b) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten der 

Bürger eines Landes mit voller Selbstregierung gehört,  

c) jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person aufgrund einer 

gerichtlichen Verurteilung verlangt wird, jedoch unter der Bedingung, dass 

diese Arbeit oder Dienstleistung unter Überwachung und Aufsicht der 

öffentlichen Behörden ausgeführt wird und dass der Verurteilte nicht an 

Einzelpersonen oder privaten Gesellschaften und Vereinigungen verdingt 

oder ihnen sonst zur Verfügung gestellt wird,  
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d) jede Arbeit oder Dienstleistung in Fällen höherer Gewalt, nämlich im Falle 

von Krieg oder wenn Unglücksfälle eingetreten sind oder drohen, wie 

Feuersbrunst, Überschwemmung, Hungersnot, Erdbeben, verheerende 

Menschen- und Viehseuchen, plötzliches Auftreten von wilden Tieren, 

Insekten- oder Pflanzenplagen, und überhaupt in allen Fällen, in denen das 

Leben oder die Wohlfahrt der Gesamtheit oder eines Teiles der Bevölkerung 

bedroht ist,  

e) kleinere Gemeindearbeiten, die unmittelbar dem Wohle der Gemeinschaft 

dienen, durch ihre Mitglieder ausgeführt werden und daher zu den üblichen 

Bürgerpflichten der Mitglieder der Gemeinschaft gerechnet werden können, 

unter der Voraussetzung, dass die Bevölkerung oder ihre unmittelbaren 

Vertreter berechtigt sind, sich über die Notwendigkeit der Arbeiten zu 

äußern.  
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(20) Ausgehend von der Definition der Zwangsarbeit im IAO-Übereinkommen Nr. 29, 

die auch in dieser Verordnung verwendet wird, umfassen die Indikatoren der IAO 

für Zwangsarbeit und die Leitlinien der IAO mit dem Titel „Hard to See, Harder to 

Count“ (Schwer zu erkennen, noch schwerer zu zählen) die häufigsten Anzeichen 

für das mögliche Vorliegen von Zwangsarbeit und sollten bei der Durchführung 

dieser Verordnung berücksichtigt werden. Diese Indikatoren können jedoch 

unzulänglich sein, um von staatlichen Behörden auferlegte Zwangsarbeit 

festzustellen. Diese Praktiken der Zwangsarbeit beruhen auf einer systemischen 

und globalen Zwangspolitik, für die zusätzliche, speziell entwickelte Indikatoren 

erforderlich sind. 

(21) Gleichermaßen sollte die Begriffsbestimmung von „von staatlichen Behörden 

auferlegte Zwangsarbeit“ mit dem Konzept im IAO-Übereinkommen Nr. 105 im 

Einklang stehen, wonach konkret der Einsatz von Zwangs- oder Pflichtarbeit als 

Mittel politischen Zwanges oder politischer Erziehung oder als Strafe gegenüber 

Personen, die gewisse politische Ansichten äußern oder die ihre ideologische 

Gegnerschaft gegen die bestehende politische, soziale oder wirtschaftliche 

Ordnung bekunden, als Methode der Rekrutierung und Verwendung von 

Arbeitskräften für Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung, als Maßnahme der 

Arbeitsdisziplin, als Strafe für die Teilnahme an Streiks und als Maßnahme 

rassischer, sozialer, nationaler oder religiöser Diskriminierung verboten ist22. 

                                                
22 What is forced labour, modern slavery and human trafficking (Forced labour, 

modern slavery and human trafficking) (ilo.org) (Was ist Zwangsarbeit, moderne 
Sklaverei und Menschenhandel) und die dort genannten IAO-Übereinkommen 
Nr. 29 und Nr. 105. 
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(22) Diese Verordnung sollte auch für den Fernabsatz, einschließlich Online-

Verkäufen, gelten. Wird ein Produkt online oder über eine andere Form des 

Fernabsatzes angeboten, so sollte das Produkt als auf dem Markt bereitgestellt 

gelten, wenn sich das Verkaufsangebot an Endnutzer in der Union richtet. In 

Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften der Union im Bereich des 

internationalen Privatrechts sollte im Rahmen einer Einzelfallprüfung festgestellt 

werden, ob sich ein Angebot an Endnutzer in der Union richtet. Ein 

Verkaufsangebot sollte als an einen Endnutzer in der Union gerichtet gelten, wenn 

der betreffende Wirtschaftsakteur seine Tätigkeiten in irgendeiner Weise auf einen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union ausrichtet. Diesbezüglich sollten bei den 

Einzelfallprüfungen relevante Faktoren berücksichtigt werden, wie etwa die 

geografischen Gebiete, in die ein Versand möglich ist, die verfügbaren Sprachen, 

die für das Angebot oder die Bestellung verwendet werden, die Zahlungsmittel, die 

Verwendung der Währung des Mitgliedstaats oder ein in einem der 

Mitgliedstaaten registrierter Domänenname. Die bloße Zugänglichkeit der Website 

der Wirtschaftsakteure oder der Anbieter von Online-Marktplätzen in dem 

Mitgliedstaat, in dem der Endnutzer niedergelassen oder ansässig ist, reicht bei 

Online-Verkäufen als Kriterium nicht aus. Aufgrund der Tatsache, dass ein 

Produkt, das online oder über eine andere Form des Fernabsatzes zum Verkauf 

angeboten wird, als auf dem Unionsmarkt bereitgestellt gilt, wenn sich das 

Verkaufsangebot an Endnutzer in der Union richtet, sind die zuständigen 

Behörden befugt, im Zusammenhang mit diesen Produkten gemäß dieser 

Verordnung Kontrollen durchzuführen und die erforderlichen Maßnahmen zu 

ergreifen, auch wenn die Produkte zu dem Zeitpunkt, zu dem sie online oder über 

eine andere Form des Fernabsatzes zum Verkauf angeboten werden, noch nicht in 

Verkehr gebracht wurden. Diese Produkte müssen den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union entsprechen, die zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem 

die Produkte tatsächlich in Verkehr gebracht werden bzw., im Falle von 

Produkten, die in die Union gelangen, zu dem sie in das Zollverfahren 

„Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr“ übergeführt werden. Die 

Tatsache, dass ein Produkt, das online oder über eine andere Form des 

Fernabsatzes angeboten wird, als auf dem Markt bereitgestellt gelten, wenn sich 

das Verkaufsangebot an Endnutzer in der Union richtet, sollte Vorschriften im 
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Zusammenhang mit Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen oder den 

Unionsmarkt verlassen, unberührt lassen. 
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(23) Vermittlungsdienste, insbesondere Online-Marktplätze, werden zunehmend für 

den Verkauf von Produkten genutzt. In diesem Zusammenhang sollten 

Informationen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten, mit denen 

gegen das in dieser Verordnung festgelegte Verbot verstoßen wird, als 

rechtswidrige Inhalte im Sinne des Artikels 3 Buchstabe h der Verordnung (EU) 

2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates23 gelten und den 

Verpflichtungen und Maßnahmen gemäß der genannten Verordnung unterliegen. 

(24) Die Kommission und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten 

▌Verstöße gegen das Verbot feststellen. Bei der Ernennung der dafür zuständigen 

Behörden sollten die Mitgliedstaaten darauf achten, dass diesen Behörden 

ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen und dass 

deren Mitarbeiter über die erforderlichen Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, 

insbesondere in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Gleichstellung 

der Geschlechter, das Management von Lieferketten und Verfahren zur Erfüllung 

von Sorgfaltspflichten. Die zuständigen Behörden sollten eng mit den nationalen 

Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- und Strafverfolgungsbehörden, 

einschließlich jenen, die für die Bekämpfung des Menschenhandels zuständig sind, 

so zusammenarbeiten, dass die Ermittlungen dieser Behörden nicht gefährdet sind. 

                                                
23 Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 
27.10.2022, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/2065;Nr:2022;Year:2065&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/2065;Nr:2022;Year:2065&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:277;Day:27;Month:10;Year:2022;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:277;Day:27;Month:10;Year:2022;Page:1&comp=


 

 27 

 

(25) Damit die Aufgaben der Kommission im Rahmen dieser Verordnung auch 

tatsächlich erfüllt werden, insbesondere die Durchführung von Untersuchungen, 

sollte die Kommission die Möglichkeit haben, Einrichtungen oder sonstige Stellen 

der Union mit einem entsprechenden Mandat um Unterstützung zu ersuchen. Zu 

diesen Aufgaben könnte Folgendes gehören: die Verarbeitung von vorgelegten 

Informationen, die Unterstützung der Zuweisung von Untersuchungen, die 

Durchführung von Voruntersuchungen und Untersuchungen, die Erleichterung 

der Zusammenarbeit mit und zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten, die 

Erleichterung der internationalen Zusammenarbeit, die Unterstützung der 

Entwicklung von Unterstützungsinstrumenten und, falls erforderlich, die 

Unterstützung der Umsetzung durch den Zoll und die Unterstützung der 

Kommission bei der Vorbereitung von Entscheidungen über das Verbot von 

Produkten. Dies gilt unbeschadet der Aufgabe der Kommission in ihrer Funktion 

als zuständige Behörde, in bestimmten Fällen Entscheidungen über ein Verbot des 

Inverkehrbringens von Produkten zu erlassen. Die Kommission in ihrer Funktion 

als zuständige Behörde übt ihre Befugnisse unparteiisch, transparent und unter 

gebührender Achtung des Berufsgeheimnisses aus und sollte über das 

erforderliche Fachwissen verfügen. Die Kommission sollte über die Mittel 

verfügen, um die Bediensteten und die damit verbundenen Kosten zu finanzieren, 

die für die Wahrnehmung der ihr im Rahmen dieser Verordnung übertragenen 

Aufgaben und den Aufbau des erforderlichen Fachwissens erforderlich sind. 
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(26) Die zuständigen Behörden und die Kommission sollten sich bei der Durchführung 

dieser Verordnung vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit leiten lassen. Die 

zuständigen Behörden und die Kommission sollten insbesondere sicherstellen, 

dass alle Maßnahmen, die während der Voruntersuchung und der Untersuchung 

durchgeführt und in der Entscheidung dargelegt werden, geeignet und notwendig 

sind, um den angestrebten Zweck zu erreichen, und durch sie den 

Wirtschaftsakteuren keine im Verhältnis zu dem angestrebten Ziel übermäßige 

Belastung auferlegt wird. 

(27) Um die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den auf der Grundlage 

dieser und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften benannten zuständigen 

Behörden zu gewährleisten und damit ihre Maßnahmen und Entscheidungen 

kohärent sind, sollten die auf der Grundlage dieser Verordnung benannten 

zuständigen Behörden erforderlichenfalls bei anderen einschlägigen Behörden 

Informationen darüber anfordern, ob die zu bewertenden Wirtschaftsakteure gemäß 

den geltenden Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, in denen 

Sorgfaltspflichten und Transparenzanforderungen in Bezug auf Zwangsarbeit 

festgelegt sind, der Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit unterliegen und dieser 

nachkommen. Die zuständigen Behörden sollten bei der Anforderung von 

Informationen von Wirtschaftsakteuren wann immer möglich den Grundsatz der 

einmaligen Erfassung der Kommission anwenden, und zwar durch eine verstärkte 

Zusammenarbeit und einen verstärkten Dialog zwischen den Behörden, die mit der 

Überwachung der Produktregulierung befasst sind. Zu denselben Zwecken, und 

falls angezeigt, sollten die gemäß dieser Verordnung benannten zuständigen 

Behörden andere einschlägige Behörden, wie z. B. die 

Marktüberwachungsbehörden, über ihre Maßnahmen und Entscheidungen 

unterrichten. 
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(28) Eine einheitliche Durchsetzung des Verbots in Bezug auf Produkte, die auf den 

Unionsmarkt gelangen oder diesen verlassen, kann nur durch einen systematischen 

Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Behörden, den Zollbehörden und der Kommission erreicht werden. Diese 

Zusammenarbeit sollte von der Kommission unterstützt werden. 

(29) Für die strukturierte Sammlung, Verarbeitung und Speicherung von Informationen 

zu Fragen im Zusammenhang mit Untersuchungen, 

Entscheidungsfindungsprozessen und der Durchsetzung des Verbots sollten die 

zuständigen Behörden das Informations- und Kommunikationssystem für die 

Marktüberwachung (ICSMS) verwenden. Die Kommission, die zuständigen 

Behörden und die Zollbehörden sollten zu diesem System Zugang haben, um ihre 

jeweiligen Verpflichtungen aus dieser Verordnung erfüllen zu können. Die 

zuständigen Behörden können auch andere bestehende Kommunikationssysteme, 

über die andere Behörden in ihrem eigenen Mitgliedstaat verfügen, nutzen, sofern 

dies die Verpflichtung zur Nutzung des ICSMS für die Zwecke der Durchführung 

und Durchsetzung dieser Verordnung unberührt lässt. 
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(30) Um das Verfahren der Kontrolle von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen 

oder ihn verlassen, zu optimieren und zu entlasten, muss eine automatisierte 

Datenübertragung zwischen dem ICSMS und den Zollsystemen ermöglicht werden. 

Je nach den jeweiligen Zwecken ist zwischen drei Datenübertragungsvorgängen zu 

unterscheiden. Erstens: Entscheidungen, mit denen ein Verstoß gegen das Verbot 

festgestellt wurde, sollten vom ICSMS an das elektronische 

Zollrisikomanagementsystem (customs risk management system – CRMS) nach 

Artikel 36 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission24 

übermittelt werden, damit die Zollbehörden die Produkte identifizieren können, auf 

die eine solche Entscheidung zutreffen könnte; dies gilt unbeschadet künftiger 

Entwicklungen im Bereich des Zollrisikomanagements. Für diese erste Art der 

Datenübertragungen sollten die verfügbaren Schnittstellen der Zollumgebung genutzt 

werden. Zweitens: Wenn Zollbehörden ein solches Produkt ermitteln, ist ein 

Fallmanagement erforderlich, um unter anderem die Mitteilung über die Aussetzung, 

die abschließende Stellungnahme der zuständigen Behörden und die Ergebnisse der 

von den Zollbehörden ergriffenen Maßnahmen zu übermitteln. Diese zweite Art der 

Datenübertragung zwischen dem ICSMS und den nationalen Zollsystemen sollte 

mithilfe der Single-Window-Umgebung der Europäischen Union für den Zoll 

erfolgen. Drittens: Die Zollsysteme enthalten bestimmte Informationen über auf den 

Unionsmarkt gelangende oder ihn verlassende Produkte, die für die zuständigen 

Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben relevant wären, ihnen aber nicht zugänglich 

sind. Die entsprechenden Informationen sollten daher extrahiert und an das ICSMS 

übermittelt werden. Diese drei Übertragungsvorgänge sollten in hohem Maße 

automatisiert und einfach durchzuführen sein, damit sich der zusätzliche Aufwand 

für die Zollbehörden in Grenzen hält. Der Kommission sollte die Befugnis 

übertragen werden, in Zusammenarbeit mit den Zollbehörden und den zuständigen 

Behörden die Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die erforderlich sind, um die 

Anwendungsbestimmungen, die praktischen Modalitäten und die zwischen dem 

                                                
24 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 

2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des 
Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558). 
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ICSMS und den Zollsystemen zu übermittelnden Datenelemente sowie alle weiteren 

zusätzlichen Anforderungen festzulegen. 
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(31) Die Kommission sollte eine indikative und nicht erschöpfende Datenbank zu 

Zwangsarbeitsrisiken einrichten, um die zuständigen Behörden bei der Bewertung 

möglicher Verstöße gegen das Verbot zu unterstützen und den Wirtschaftsakteuren 

dabei zu helfen, mögliche Zwangsarbeitsrisiken in ihren Lieferketten zu ermitteln. 

Die Kommission sollte zur Entwicklung der Datenbank auf externes Fachwissen 

zurückgreifen können. In der Datenbank sollten Zwangsarbeitsrisiken in 

bestimmten geografischen Gebieten oder in Bezug auf bestimmte Produkte oder 

Produktgruppen genannt werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 

weitverbreiteten und schwerwiegenden Zwangsarbeitsrisiken liegen sollte, und 

zwar auf der Grundlage zuverlässiger und überprüfbarer Informationen von 

internationalen Organisationen wie der IAO und den Vereinten Nationen sowie 

Forschungs- oder Hochschuleinrichtungen. Die Datenbank sollte über das 

zentrale Portal zum Bereich Zwangsarbeit öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Liegen zuverlässige und nachprüfbare Nachweise dafür vor, dass Produkte, die in 

bestimmten Wirtschaftszweigen innerhalb bestimmter geografischer Gebiete 

hergestellt wurden, ein hohes Risiko bergen, dass sie unter von staatlichen 

Behörden auferlegter Zwangsarbeit hergestellt wurden, so sollten diese 

Wirtschaftszweige in diesen Gebieten in der gemäß dieser Verordnung 

eingerichteten Datenbank genannt werden. 

(32) Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden „KMU“) 

verfügen mitunter nur über begrenzte Ressourcen und Möglichkeiten, um dafür zu 

sorgen, dass die von ihnen auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebrachten oder 

bereitgestellten Produkte frei von Zwangsarbeit sind. Die Kommission sollte daher 

Leitlinien zu Sorgfaltspflichten in Bezug auf Zwangsarbeit herausgeben, die auch der 

Größe und den wirtschaftlichen Ressourcen der Wirtschaftsakteure Rechnung tragen. 

Darüber hinaus sollte die Kommission Leitlinien zu Risikoindikatoren für 

Zwangsarbeit ▌herausgeben, unter anderem dazu, wie diese zu bestimmen sind, 

wobei diese Leitlinien auf unabhängigen und nachprüfbaren Informationen 

beruhen sollten, einschließlich Berichten internationaler Organisationen, 

insbesondere der IAO. 
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(33) Die Kommission sollte auch unnötigen Verwaltungsaufwand für KMU verhindern. 

Zudem sollte die Kommission flankierende Maßnahmen entwickeln, um die 

Bemühungen der Wirtschaftsakteure und ihrer Geschäftspartner in derselben 

Lieferkette, insbesondere von KMU, zu unterstützen. Bestehende Auskunftsstellen 

für Unternehmen und Menschenrechte oder Kontaktstellen für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht können für die Zwecke dieser Verordnung als Kontaktstellen 

benannt werden. KMU sollten die Möglichkeit haben, die zuständige Behörde des 

Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind, unter Verwendung der im 

einheitlichen Portal zum Bereich Zwangsarbeit bereitgestellten Informationen zu 

kontaktieren. Sie sollten insbesondere in der Lage sein, mit einer zuständigen 

Behörde Gespräche zu führen, um zu erreichen, dass diese sie während der 

gesamten Dauer einer Untersuchung unterstützt. Ferner sollten für KMU 

ausreichende Unterstützungsressourcen in klarer und verständlicher Weise online 

zur Verfügung gestellt werden. 

(34) Darüber hinaus sollte die Kommission Leitlinien darüber herausgeben, wie mit 

den zuständigen Behörden ein Dialog geführt werden kann, um die 

Wirtschaftsakteure, insbesondere KMU, sowie weitere Interessenträger dabei zu 

unterstützen, die Anforderungen in Verbindung mit dem Verbot zu erfüllen. Ferner 

sollte die Kommission Leitlinien herausgeben, um Personen oder Verbände bei der 

Übermittlung von Informationen zu unterstützen. 

(35) Angesichts der Vielfalt der Rechtsvorschriften der Union zu Fragen der 

Zwangsarbeit sollte die Kommission den Wirtschaftsakteuren, insbesondere KMU, 

zusätzliche Leitlinien für die Anwendung der unterschiedlichen Verpflichtungen 

aus dem Unionsrecht bereitstellen. 
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(36) Die Kommission sollte Leitlinien herausgeben, um die Umsetzung dieser 

Verordnung durch die Wirtschaftsakteure und die zuständigen Behörden zu 

erleichtern. Die Leitlinien für Wirtschaftsakteure sollten Hinweise zu den 

Sorgfaltspflichten in Bezug auf Zwangsarbeit, auch für verschiedene Arten von 

Lieferanten und Tätigkeitsbereichen, zu bewährten Verfahren für die Beendigung 

von Zwangsarbeit und entsprechender Abhilfe und zu einem verantwortungsvollen 

Rückzug enthalten. „Abhilfe“ bedeutet die Wiederherstellung der Situation oder 

des Zustands, in der/dem sich die betroffene Person bzw. die betroffenen Personen 

oder die Gemeinschaften ohne die Zwangsarbeit befinden würden, und die in 

einem angemessenen Verhältnis zur Beteiligung des Unternehmens an der 

Zwangsarbeit stehen muss, einschließlich einer finanziellen oder nichtfinanziellen 

Entschädigung, die das Unternehmen einer oder mehreren von der Zwangsarbeit 

betroffenen Personen bereitstellt, und soweit zutreffend die Erstattung jeglicher 

den Behörden durch die Abhilfemaßnahmen entstandenen Kosten. Die Leitlinien 

für die zuständigen Behörden sollten sich auf Informationen konzentrieren, die für 

die praktische Durchführung dieser Verordnung relevant sind. Die Hinweise zu 

den Sorgfaltspflichten in Bezug auf Zwangsarbeit sollten auf den von der 

Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst im Juli 2021 

veröffentlichten Leitlinien für die Sorgfaltspflichten von EU-Unternehmen, mit 

denen das Risiko von Zwangsarbeit im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten und 

Lieferketten angegangen werden soll, aufbauen. Die Leitlinien sollten mit anderen 

diesbezüglichen Leitlinien der Kommission und den Leitlinien einschlägiger 

internationaler Organisationen im Einklang stehen. Die Leitlinien sollten in 

Absprache mit den einschlägigen Interessenträgern ausgearbeitet werden und sich 

auf die Erfahrungen und bewährten Verfahren der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten stützen. Die Berichte internationaler Organisationen, insbesondere 

der IAO, sowie andere unabhängige und überprüfbare Informationsquellen sollten 

bei der Ermittlung von Risikoindikatoren berücksichtigt werden. 
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(37) Da Zwangsarbeit ein weltweites Problem darstellt und die globalen Lieferketten 

miteinander verflochten sind, gilt es, die internationale Zusammenarbeit zur 

Bekämpfung der Zwangsarbeit zu fördern, wodurch auch eine effizientere 

Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung ermöglicht würde. Die 

Kommission sollte, falls angezeigt, mit den Behörden von Drittländern, mit 

internationalen Organisationen und anderen einschlägigen Interessenträgern 

zusammenarbeiten und Informationen mit ihnen austauschen, um die wirksame 

Durchführung dieser Verordnung zu verbessern. Die internationale 

Zusammenarbeit mit Behörden von Drittländern, einschließlich mit Ländern mit 

ähnlichen Rechtsvorschriften, sollte in strukturierter Weise als Teil der bestehenden 

Dialogstrukturen mit diesen Ländern erfolgen, oder, falls erforderlich, im Rahmen 

spezifischer Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis eingerichtet werden. Diese 

Zusammenarbeit kann den Austausch von Informationen über 

Zwangsarbeitsrisiken, z. B. über die in der Datenbank aufgeführten Risiken, und 

über Entscheidungen zum Verbot von Produkten umfassen, sollte jedoch keine 

Informationen über laufende Untersuchungen umfassen. Die diplomatischen 

Vertretungen der Union sollten zur Verbreitung von Informationen über diese 

Verordnung beitragen und die Übermittlung von Informationen über 

Zwangsarbeitsrisiken durch einschlägige Interessenträger erleichtern. Die 

internationale Zusammenarbeit kann auch die Entwicklung von 

Kooperationsinitiativen und flankierenden Maßnahmen zur Unterstützung der 

einschlägigen Interessenträger bei ihren Bemühungen, Zwangsarbeit aus globalen 

Lieferketten zu verbannen, sowie die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen in 

Drittländern zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte umfassen. 

▌ 
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(38) Jede Person, unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person 

oder eine Vereinigung ohne Rechtspersönlichkeit handelt, sollte die Möglichkeit 

haben, den zuständigen Behörden Informationen vorzulegen, wenn sie der 

Auffassung ist, dass in Zwangsarbeit hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt in 

Verkehr gebracht und bereitgestellt werden; zudem sollte sie das Recht haben, über 

das Ergebnis der Bewertung der von ihr vorgelegten Informationen unterrichtet zu 

werden. Die Übermittlung von Informationen über mutmaßliche Verstöße sollte 

über eine zentrale Anlaufstelle für die Übermittlung von Informationen erfolgen, 

die von der Kommission eingerichtet und auf dem zentralen Portal zum Bereich 

Zwangsarbeit zugänglich gemacht wird. Um die Benutzerfreundlichkeit für die 

Übermittlung von Informationen und die Standardisierung der bereitgestellten 

Informationen sicherzustellen, sollte die Kommission Leitlinien für die Nutzung 

der zentralen Anlaufstelle für die Übermittlung von Informationen herausgeben, 

und sie kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um die Verfahrensregeln, 

Vorlagen und Einzelheiten für die Übermittlungen festzulegen. Übermittlungen, 

die offensichtlich unvollständig oder unbegründet sind bzw. bösgläubig erfolgen, 

sollten zurückgewiesen werden. Es sollten angemessene Schutzmaßnahmen 

getroffen werden, um die Sicherheit aller Personen sicherzustellen, die mit der 

Übermittlung oder den darin enthaltenen Informationen in Verbindung stehen, 

auch in Bezug auf Vergeltungsmaßnahmen. 

(39) Hinweisgeber können den zuständigen Behörden neue Erkenntnisse liefern und 

ihnen so bei der Aufdeckung von Verstößen gegen diese Verordnung und beim 

Ergreifen von Maßnahmen helfen. Es sollte sichergestellt werden, dass 

angemessene Vorkehrungen bestehen, um Hinweisgeber zur Unterrichtung der 

zuständigen Behörden über tatsächliche oder mögliche Verstöße gegen diese 

Verordnung zu befähigen und die Hinweisgeber vor Vergeltungsmaßnahmen zu 

schützen. Zu diesem Zweck sollte in der vorliegenden Verordnung vorgesehen 

werden, dass die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des 

Rates25 für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und für den 

Schutz von Personen gilt, die solche Verstöße melden, sofern diese in den 

persönlichen Anwendungsbereich der genannten Richtlinie fallen. 

                                                
25 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17). 
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(40) Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, sollte in der Richtlinie (EU) 2019/1937 

widergespiegelt werden, dass sie gemäß dieser Verordnung für die Meldung von 

Verstößen gegen diese Verordnung und für den Schutz der Personen, die solche 

Verstöße melden, gilt. Der Anhang der Richtlinie (EU) 2019/1937 sollte daher 

entsprechend geändert werden. Es obliegt den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, 

dass diese Änderung in den Umsetzungsmaßnahmen, die sie gemäß der Richtlinie 

(EU) 2019/1937 erlassen, widergespiegelt wird, wenngleich der Erlass nationaler 

Umsetzungsmaßnahmen keine Bedingung dafür ist, dass die genannte Richtlinie 

ab dem Geltungsbeginn dieser Verordnung für die Meldung von Verstößen gegen 

diese Verordnung und für den Schutz der Personen, die solche Verstöße melden, 

gilt. 

(41) Um einen einfachen Zugang zu einschlägigen Informationen über diese 

Verordnung sicherzustellen, sollte die Kommission auf Unionsebene ein einziges 

Webportal einrichten, das der Öffentlichkeit in allen Amtssprachen der Organe 

der Union zur Verfügung steht. 
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(42) Bei der Ermittlung möglicher Verstöße gegen das Verbot sollte durch die 

Kommission oder die zuständigen Behörden ein risikobasierter Ansatz verfolgt und 

alle ihr bzw. ihnen zur Verfügung stehenden Informationen bewertet werden. Um 

den risikobasierten Ansatz bei der Priorisierung ihrer Untersuchungen 

umzusetzen, sollten die Kommission und die zuständigen Behörden den Anteil des 

mutmaßlich unter Zwangsarbeit gefertigten Bestandteils am Endprodukt, die 

Menge der betreffenden Produkte sowie das Ausmaß und die Schwere 

mutmaßlicher Zwangsarbeit, einschließlich der Frage, ob der Verdacht von von 

staatlichen Behörden auferlegter Zwangsarbeit bestehen könnte, berücksichtigen. 

Die Kommission und die zuständigen Behörden sollten auch die Größe und die 

wirtschaftlichen Ressourcen der Wirtschaftsakteure und die Komplexität der 

Lieferkette berücksichtigen und sich so weit wie möglich auf die 

Wirtschaftsakteure und gegebenenfalls Produktlieferanten konzentrieren, die dem 

Risiko von Zwangsarbeit näherliegen und die größte Hebelwirkung haben, um 

Zwangsarbeit zu verhindern, zu minimieren und zu beseitigen. 
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(43) Vor der Einleitung einer Untersuchung sollten die federführenden zuständigen 

Behörden in der Lage sein, Informationen von den zu bewertenden 

Wirtschaftsakteuren, aber auch von anderen einschlägigen Interessenträgern, 

einschließlich der Personen oder Verbände, die den zuständigen Behörden 

einschlägige Informationen übermittelt haben, anzufordern. Die federführenden 

zuständigen Behörden sollten sich dafür entscheiden können, von den 

Wirtschaftsakteuren keine zusätzlichen Informationen anzufordern, wenn ihre 

Bewertung ergibt, dass dies zu einem Versuch dieser Wirtschaftsakteure führen 

könnte, eine Situation der Zwangsarbeit zu verbergen und somit die Untersuchung 

zu gefährden. Die federführenden zuständigen Behörden sollten eine Untersuchung 

einleiten, wenn sie auf der Grundlage ihrer Bewertung aller verfügbaren 

Informationen oder – wenn während der Voruntersuchung keine Informationen 

und Nachweise beschafft werden konnten – anderer verfügbarer Informationen 

feststellen, dass der begründete Verdacht eines Verstoßes gegen das Verbot besteht. 

▌ 

(44) Im Interesse einer besseren Wirksamkeit des Verbots sollten die zuständigen 

Behörden den Wirtschaftsakteuren unter Berücksichtigung der Komplexität des 

Verfahrens und der Anzahl der beteiligten Interessenträger eine angemessene Frist 

einräumen, um das Risiko von Zwangsarbeit zu erkennen, zu minimieren, zu 

verhindern und zu beseitigen. 
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(45) Vor der Einleitung einer Untersuchung sollten die zuständigen Behörden von den zu 

bewertenden Wirtschaftsakteuren Informationen über die Maßnahmen anfordern, die 

diese ergriffen haben, um das Zwangsarbeitsrisiko in ihren Geschäftstätigkeiten und 

Lieferketten in Bezug auf die zu bewertenden Produkte zu minimieren, zu 

verhindern oder zu beseitigen oder Abhilfe in Fällen von Zwangsarbeit zu schaffen. 

Die Erfüllung solcher Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Zwangsarbeit sollte 

dazu beitragen, das Risiko von Zwangsarbeit im Rahmen der Tätigkeiten und 

Lieferketten des Wirtschaftsakteurs zu verringern. Eine angemessene Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten könnte bedeuten, dass Probleme im Zusammenhang mit 

Zwangsarbeit in der Lieferkette im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union und internationalen Standards ermittelt und 

angegangen werden. Dies wiederum bedeutet, dass keine Untersuchung eingeleitet 

werden sollte, wenn nach Ansicht der zuständigen Behörde kein begründeter 

Verdacht eines Verstoßes gegen das Verbot besteht oder dass die Gründe, die 

Anlass für begründete Bedenken darstellen, beseitigt wurden, beispielsweise weil 

die geltenden Rechtsvorschriften, Leitlinien, Empfehlungen oder andere 

Sorgfaltspflichten in Bezug auf Zwangsarbeit in einer Weise angewandt werden, 

durch die das Risiko von Zwangsarbeit gemindert, verhindert und beseitigt wird. 

(46) Wenn die zuständigen Behörden Informationen im Zuge einer Untersuchung 

anfordern, sollten sie sich nach Möglichkeit und im Sinne einer wirksamen 

Durchführung der Untersuchung vorrangig mit den zu untersuchenden 

Wirtschaftsakteuren an den Stellen der Lieferkette befassen, die dem Bereich am 

nächsten liegen, in dem es wahrscheinlich zu Zwangsarbeit kommt; dabei sollten sie 

die Größe und die wirtschaftlichen Ressourcen der Wirtschaftsakteure, die Menge 

der betroffenen Produkte sowie das Ausmaß der mutmaßlichen Zwangsarbeit 

berücksichtigen. 

▌ 
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(47) Es sollte den zuständigen Behörden obliegen, auf der Grundlage aller Informationen 

und Beweismittel, die während der Untersuchung und der Voruntersuchung 

gesammelt wurden, nachzuweisen, dass auf einer beliebigen Stufe der Erzeugung, 

Herstellung, Ernte oder Gewinnung eines Produkts, einschließlich der ein Produkt 

betreffenden Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum Einsatz gekommen ist. 

Damit das Recht der Wirtschaftsakteure auf ein ordnungsgemäßes Verfahren 

gewährleistet ist, sollten diese auf Ersuchen während der gesamten Untersuchung 

die Möglichkeit haben, den zuständigen Behörden Informationen zu ihrer 

Verteidigung vorzulegen. Verweigert ein Wirtschaftsakteur oder eine Behörde auf 

ein Auskunftsersuchen einer federführenden zuständigen Behörde ohne 

hinreichende Begründung die verlangten Informationen, stellt unvollständige oder 

unrichtige Informationen mit dem Ziel zur Verfügung, die Untersuchung zu 

blockieren, erteilt irreführende Informationen oder behindert auf andere Weise die 

Untersuchung, auch wenn ein Risiko von von staatlichen Behörden auferlegter 

Zwangsarbeit festgestellt wird, so sollte die federführende zuständige Behörde 

feststellen können, dass gegen das Verbot verstoßen wurde, und zwar auf der 

Grundlage anderer relevanter und überprüfbarer Informationen, die während der 

Voruntersuchung und während der Untersuchung gesammelt wurden. Auch die 

federführenden zuständigen Behörden sollten diese Faktoren bei der Überprüfung 

einer auf dieser Grundlage getroffenen Entscheidung berücksichtigen. 
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(48) Wenn die federführende zuständige Behörde feststellt, dass 

Wirtschaftsakteure gegen das Verbot verstoßen haben, sollte sie unverzüglich das 

Inverkehrbringen und die Bereitstellung solcher Produkte auf dem Unionsmarkt 

sowie die Ausfuhr solcher Produkte aus der Union verbieten und die 

Wirtschaftsakteure, die Gegenstand der Untersuchung sind, auffordern, die 

betreffenden Produkte, die bereits bereitgestellt wurden, vom Unionsmarkt zu 

nehmen und verderbliche Produkte zu gemeinnützigen oder im öffentlichen 

Interesse liegenden Zwecken zu spenden. Wenn solche Produkte nicht verderblich 

sind, sollten die Wirtschaftsakteure diese Produkte recyceln, und wenn dies nicht 

möglich ist, sollten sie die Produkte vernichten, unbrauchbar machen oder nach 

Maßgabe des mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden nationalen Rechts, 

einschließlich der Rechtsvorschriften der Union über die Abfallbewirtschaftung, 

anderweitig aus dem Verkehr ziehen. Besondere Aufmerksamkeit sollte jedoch 

darauf gerichtet werden, Störungen von Lieferketten, die für die Union von 

strategischer oder kritischer Bedeutung sind, zu verhindern, sowie in diesem 

Zusammenhang auf Produkte, bei denen das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts und solcher Lieferketten beeinträchtigt wäre, wenn diese Produkte 

aus dem Verkehr gezogen werden. In diesen Fällen sollte die federführende 

zuständige Behörde abweichend von der verpflichtenden Anordnung, das 

betreffende Produkt aus dem Verkehr zu ziehen, gegebenenfalls anordnen können, 

dass das betreffende Produkt auf Kosten der Wirtschaftsakteure für einen 

bestimmten Zeitraum zurückgehalten wird. Bei der Bewertung der strategischen 

oder kritischen Bedeutung eines Produkts für die Union sollte die federführende 

zuständige Behörde insbesondere die Liste der Sektoren berücksichtigen, die in 

[der vorgeschlagenen Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen 

Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten (Netto-Null-

Industrie-Verordnung)] und der Empfehlung (EU) 2023/2113 der Kommission26 

aufgeführt sind, sowie die in der vorgeschlagenen Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens zur Gewährleistung einer 

                                                
26 Empfehlung (EU) 2023/2113 der Kommission vom 3. Oktober 2023 zu 

Technologiebereichen, die für die wirtschaftliche Sicherheit der EU von 
entscheidender Bedeutung sind, zwecks weiterer Risikobewertung mit den 
Mitgliedstaaten (ABl. L, 2023/2113, 11.10.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj).  
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sicheren und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen und zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 und 

(EU) 2019/1020 (Gesetz über kritische Rohstoffe) aufgeführten Produkte.  
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Bei der Beurteilung, ob eine Ausnahme von der verpflichtenden Anordnung, das 

Produkt aus dem Verkehr zu ziehen, angemessen ist, sollten die federführenden 

zuständigen Behörden berücksichtigen, ob die Wirtschaftsakteure die 

Bedingungen für die Überprüfung der Entscheidung innerhalb der von der 

federführenden zuständigen Behörde festgelegten Frist erfüllen werden. Der von 

der federführenden zuständigen Behörde festgelegte Zeitraum würde es den 

betroffenen Wirtschaftsakteuren ermöglichen, nachzuweisen, dass sie 

Zwangsarbeit in Bezug auf das betreffende Produkt beseitigt haben, und zwar 

innerhalb ihrer Lieferkette. Eine Änderung der Lieferkette im Sinne des Einsatzes 

verschiedener Lieferanten kann nicht als Möglichkeit angesehen werden, 

Zwangsarbeit in Bezug auf das von einer Entscheidung betreffende Produkt zu 

beseitigen, da dies zu einem unterschiedlichen Produkt führen würde. Legen die 

betroffenen Wirtschaftsakteure Nachweise für die Beseitigung vor, so sollte die 

federführende zuständige Behörde ihre Entscheidung über das Verbot des 

Inverkehrbringens und der Bereitstellung solcher Produkte auf dem Unionsmarkt 

überprüfen, was zur Widerrufung der Entscheidung und damit zur Aufhebung der 

Zurückhaltung der betreffenden Produkte führt. Legen die betroffenen 

Wirtschaftstakteure diese Nachweise nicht vor, so sollte die Entscheidung über das 

Verbot des Inverkehrbringens und der Bereitstellung solcher Produkte auf dem 

Unionsmarkt, die die Anordnung enthält, die Produkte für einen bestimmten 

Zeitraum zurückzuhalten, auch eine Anordnung enthalten, die Produkte nach 

Ablauf dieses Zeitraums aus dem Verkehr zu ziehen. 
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(49) In dieser Entscheidung sollten die federführenden zuständigen Behörden die 

Ergebnisse der Untersuchung und die diesen zugrunde liegenden Informationen 

aufführen und eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer die Wirtschaftsakteure 

der Entscheidung nachkommen sollten; zudem sollten die zuständigen Behörden die 

Informationen angeben, anhand derer das Produkt, auf das sich die Entscheidung 

bezieht, identifiziert werden kann. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen 

werden, die Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die erforderlich sind, um die 

Einzelheiten bezüglich der in solchen Entscheidungen anzugebenden Informationen 

festzulegen. Die Entscheidungen der federführenden zuständigen Behörden sollten 

öffentlich zugänglich sein. 

(50) Bei der Festlegung einer angemessenen Frist für die Befolgung der Anordnung 

sollten die federführenden zuständigen Behörden die Größe und die wirtschaftlichen 

Ressourcen der betroffenen Wirtschaftsakteure berücksichtigen. 

(51) Um eine wirksame Durchsetzung zu gewährleisten, sollten Entscheidungen einer 

zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat von den zuständigen Behörden in den 

anderen Mitgliedstaaten in Bezug auf Produkte mit der gleichen Kennzeichnung aus 

der gleichen Lieferkette, bei denen Zwangsarbeit festgestellt wurde, anerkannt und 

durchgesetzt werden. 

(52) Die Wirtschaftsakteure sollten die Möglichkeit haben, eine Überprüfung der 

Entscheidung durch die federführenden zuständigen Behörden zu beantragen, 

nachdem sie neue wesentliche Informationen vorgelegt haben, aus denen hervorgeht, 

dass das Inverkehrbringen der Produkte, ihre Bereitstellung auf dem Markt oder 

ihre Ausfuhr im Einklang mit Artikel 3 erfolgt. Die federführenden zuständigen 

Behörden sollten ihre Entscheidung für die Zukunft widerrufen, wenn die 

Wirtschaftsakteure nachweisen, dass sie der Entscheidung nachgekommen sind 

und Zwangsarbeit in Bezug auf die betreffenden Produkte in ihrer 

Geschäftstätigkeit oder Lieferkette beseitigt haben. Die Entscheidungen der 

federführenden zuständigen Behörden sollten im Einklang mit den geltenden 

Vorschriften und Verfahren gerichtlich überprüft werden. 
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(53) Kommen die Wirtschaftsakteure der Entscheidung der federführenden zuständigen 

Behörde bis zum Ablauf der festgelegten Frist nicht nach, sollten die zuständigen 

Behörden dafür sorgen, dass die betreffenden Produkte nicht auf dem Unionsmarkt 

in Verkehr gebracht oder bereitgestellt oder aus dem Unionsmarkt ausgeführt werden 

dürfen oder dass sie vom Unionsmarkt genommen werden und dass alle bei den 

betreffenden Wirtschaftsakteuren verbleibenden Produkte für einen 

Wohltätigkeitszweck oder einen im öffentlichen Interesse liegenden Zweck 

gespendet werden, sofern sie verderblich sind. Wenn solche Produkte nicht 

verderblich sind, sollten die zuständigen Behörden diese Produkte recyceln, und 

wenn dies nicht möglich ist, sollten die Produkte auf Kosten der Wirtschaftsakteure 

vernichtet, unbrauchbar gemacht oder nach Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 

Einklang stehenden nationalen Rechts, einschließlich der Rechtsvorschriften der 

Union über die Abfallbewirtschaftung und das Ökodesign für nachhaltige 

Produkte, anderweitig aus dem Verkehr gezogen werden. Soweit möglich sollten die 

zuständigen Behörden sicherstellen, dass die gewählte Methode, um Produkte zu 

vernichten oder aus dem Verkehr zu ziehen, von allen verfügbaren Optionen die 

geringstmöglichen Umweltauswirkungen hat. Die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten sollten für die Durchsetzung der Entscheidungen in ihrem eigenen 

Hoheitsgebiet, einschließlich der von der Kommission erlassenen Beschlüsse, 

zuständig sein. Nachdem die Entscheidungen über das ICSMS mitgeteilt wurden, 

führen alle von der spezifischen Entscheidung betroffenen zuständigen Behörden 

die in dieser Verordnung vorgesehenen einschlägigen Durchsetzungsmaßnahmen 

durch. 
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(54) Die Auswirkungen auf das Tierwohl sollten bei der Durchsetzung des Verbots des 

Inverkehrbringens und der Bereitstellung von Produkten, die in Zwangsarbeit 

hergestellt wurden, berücksichtigt werden, um den betroffenen Tieren 

vermeidbaren Schmerz, Stress oder vermeidbares Leiden zu ersparen. Darüber 

hinaus sollte diese Verordnung die Tierschutzvorschriften, wie die Verordnungen 

(EG) Nr. 1/200527 und (EG) Nr. 1099/200928 des Rates, unberührt lassen. 

▌ 

(55) Entscheidungen der federführenden zuständigen Behörden, mit denen ein Verstoß 

gegen das Verbot festgestellt wird, sollten den Zollbehörden mitgeteilt werden; 

letztere sollten dann versuchen, das betroffene Produkt unter den zur Überlassung 

zum zollrechtlich freien Verkehr oder zur Ausfuhr angemeldeten Erzeugnissen zu 

identifizieren. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten für die 

allgemeine Durchsetzung des Verbots in Bezug auf den Binnenmarkt sowie auf 

Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen oder diesen verlassen, verantwortlich 

sein. Da Zwangsarbeit Teil des Herstellungsprozesses ist und keine Spuren auf dem 

Produkt hinterlässt und die Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen 

Parlaments und des Rates29 nur für hergestellte Produkte gilt und ihr 

Anwendungsbereich auf die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr 

beschränkt ist, könnten die Zollbehörden im Rahmen der Verordnung (EU) 

2019/1020 bei der Anwendung und Durchsetzung des Verbots nicht eigenständig 

handeln. Die konkrete Organisation der Kontrollen der einzelnen Mitgliedstaaten 

sollte unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments 

                                                
27 Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz 

von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur 
Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) 
Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1). 

28 Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über den 
Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (ABl. L 303 vom 18.11.2009, S. 1). 

29 Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). 
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und des Rates30 und der darin enthaltenen allgemeinen Bestimmungen über die 

Kontroll- und Überwachungsbefugnisse der Zollbehörden erfolgen. 

                                                
30 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Neufassung), ABl. L 269 
vom 10.10.2013, S. 1. 
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(56) Die Informationen, die den Zollbehörden derzeit von den Wirtschaftsakteuren 

übermittelt oder zur Verfügung gestellt werden, enthalten lediglich allgemeine 

Angaben zu den Produkten, jedoch keine Angaben zum Hersteller oder Erzeuger und 

zu den Produktlieferanten sowie keine spezifischen Angaben zu den Produkten. 

Damit die Zollbehörden in der Lage sind, auf den Unionsmarkt gelangende oder 

diesen verlassende Produkte zu identifizieren, bei denen möglicherweise ein Verstoß 

gegen diese Verordnung vorliegt und die daher an den Außengrenzen der Union 

aufgehalten werden sollten, sollten die Wirtschaftsakteure den Zollbehörden 

Informationen übermitteln, die einen Abgleich einer Entscheidung der 

federführenden zuständigen Behörden mit dem betreffenden Produkt ermöglichen. 

Dazu sollten Informationen über den Hersteller oder Erzeuger und die 

Produktlieferanten sowie weitere Informationen über das Produkt selbst zählen. Zu 

diesem Zweck sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die Produkte festzulegen, für die solche Informationen 

bereitgestellt werden sollten; für die Bereitstellung dieser Informationen sollten unter 

anderem die gemäß dieser Verordnung eingerichtete Datenbank sowie die 

Informationen und Entscheidungen der federführenden zuständigen Behörden aus 

dem Informations- und Kommunikationssystem nach Artikel 34 der Verordnung 

(EU) 2019/1020 verwendet werden. Darüber hinaus sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, ▌Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die erforderlich 

sind, um die Einzelheiten bezüglich der Informationen festzulegen, die die 

Wirtschaftsakteure dem Zoll übermitteln oder zur Verfügung stellen müssen. Diese 

Informationen sollten Folgendes umfassen: die Beschreibung, den Namen oder die 

Marke des Produkts, die laut den Unionsvorschriften erforderlichen spezifischen 

Angaben zur Identifizierung des Produkts (z. B. Typ-, Referenz-, Modell-, Chargen- 

oder Seriennummer, die auf dem Produkt angebracht oder auf der Verpackung oder 

in einem dem Produkt beigefügten Dokument angegeben ist, oder eindeutige 

Kennung des digitalen Produktpasses) sowie Angaben zum Hersteller oder Erzeuger 

und zu den Produktlieferanten, jeweils einschließlich ihres Namens, ihres 

Handelsnamens oder ihrer eingetragenen Marke, ihrer Kontaktdaten, ihrer 

eindeutigen Kennnummer ihres Landes der Niederlassung und, sofern verfügbar, 

ihrer Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsakteure (EORI-

Nummer). 
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Im Rahmen der Überprüfung des Zollkodex der Union wird erwogen, in den 

zollrechtlichen Vorschriften anzugeben, welche Informationen den Zollbehörden von 

den Wirtschaftsakteuren übermittelt oder zur Verfügung gestellt werden müssen, um 

diese Verordnung durchzusetzen und im weiteren Sinne die Transparenz der 

Lieferkette zu erhöhen. Die Kommission sollte Leitlinien veröffentlichen und die 

Wirtschaftsakteure, insbesondere KMU, dabei unterstützen, die erforderlichen 

Informationen zu sammeln. 

(57) Wenn Zollbehörden ein Produkt ermitteln, das möglicherweise Gegenstand einer von 

den federführenden zuständigen Behörden übermittelten Entscheidung ist, in der ein 

Verstoß gegen das Verbot festgestellt wurde, sollten sie die Überlassung dieses 

Produkts aussetzen und unverzüglich die zuständigen Behörden unterrichten. Die 

zuständigen Behörden sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu dem ihnen 

von den Zollbehörden gemeldeten Fall abschließend Stellung nehmen und entweder 

bestätigen oder verneinen, dass das betreffende Produkt Gegenstand einer 

Entscheidung ist. Sofern erforderlich und ausreichend begründet, sollten die 

zuständigen Behörden befugt sein, unter Berücksichtigung des potenziellen 

Schadens für den Wirtschaftsakteur die Aufrechterhaltung der Aussetzung der 

Überlassung zu verlangen. Geben die zuständigen Behörden innerhalb der 

festgelegten Frist keine abschließende Stellungnahme ab, sollten die Zollbehörden 

die Produkte überlassen, sofern alle anderen geltenden Anforderungen und 

Formalitäten erfüllt sind. Grundsätzlich sollte die Überlassung zum zollrechtlich 

freien Verkehr oder die Ausfuhr nicht als Nachweis für die Einhaltung des Rechts 

der Union gelten, weil diese Überlassung nicht zwangsläufig eine vollständige 

Konformitätskontrolle umfasst. 
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(58) Gelangen die zuständigen Behörden zu dem Schluss, dass ein Produkt Gegenstand 

einer Entscheidung ist, mit der ein Verstoß gegen das Verbot festgestellt wurde, 

sollten sie unverzüglich die Zollbehörden unterrichten, die wiederum die 

Überlassung des Produkts zum zollrechtlich freien Verkehr oder die Ausfuhr des 

Produkts verweigern sollten. Die Zollbehörden sollten auf Antrag einer 

zuständigen Behörde und im Namen und unter der Verantwortung dieser 

zuständigen Behörde das Produkt alternativ beschlagnahmen und der zuständigen 

Behörde zur Verfügung und unter deren Aufsicht stellen können. In solchen 

Fällen sollte die jeweils zuständige Behörde alle erforderlichen Maßnahmen 

ergreifen, um sicherzustellen, dass das betreffende Produkt angemessen aus dem 

Verkehr gezogen wird. Diese Maßnahmen könnten umfassen, dass das betreffende 

Produkt an Wohltätigkeitsorganisationen oder dem öffentlichen Interesse 

dienende Organisationen gespendet, recycelt oder auf Kosten des 

Wirtschaftsakteurs nach Maßgabe des mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden 

nationalen Rechts ▌anderweitig aus dem Verkehr gezogen wird. 

(59) Die federführenden zuständigen Behörden sollten das Risiko der Beendigung der 

Geschäftsbeziehungen durch Wirtschaftsakteure, die entweder einen Bezug zu den 

Produkten oder Regionen in der Datenbank haben oder ihr Produkt vom 

Unionsmarkt genommen haben, sowie die Folgen für die betroffenen Arbeitskräfte 

berücksichtigen. Die federführenden zuständigen Behörden sollten die 

Wirtschaftsakteure daher – soweit erforderlich – bei der Annahme und 

Durchführung von Maßnahmen unterstützen, die geeignet und wirksam sind, um 

Zwangsarbeit zu beseitigen. Eine verantwortungsvolle Beendigung der 

Geschäftsbeziehungen setzt voraus, dass Tarifverträge eingehalten und 

Eskalationsmaßnahmen formuliert werden. 
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(60) Die für Produkte während der Aussetzung ihrer Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr oder ihrer Ausfuhr geltenden Bedingungen, einschließlich bezüglich ihrer 

Lagerung oder Vernichtung und ihrer Entsorgung im Falle einer Verweigerung der 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr, sollten von den Zollbehörden – 

gegebenenfalls gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 – festgelegt werden. 

Erfordern Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen, eine weitere Veredelung, so 

sind sie in das entsprechende Zollverfahren zu überführen, das eine solche 

Veredelung gemäß den Artikeln 220, 254, 256, 257 und 258 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013 ermöglicht. 

(61) Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke des Verbots 

notwendig, so sollte eine solche Verarbeitung im Einklang mit den 

Rechtsvorschriften der Union über den Schutz personenbezogener Daten geschehen. 

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Verbots sollte der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates31 sowie der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates32 

unterliegen. 

                                                
31 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

32 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(62) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 

Folgendes übertragen werden:  

a) die Verfahrensregeln und die Einzelheiten der Bestimmungen für die 

Nutzung des in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 genannten 

Informations- und Kommunikationssystems;  

b) die Verfahrensregeln, Vorlagen und Einzelheiten für die Übermittlung von 

Informationen über mutmaßliche Verstöße gegen das Verbot des 

Inverkehrbringens, der Bereitstellung oder der Ausfuhr von in Zwangsarbeit 

hergestellten Produkten;  

c) die Entscheidungen der Kommission, in denen festgestellt wird, dass gegen 

das Verbot des Inverkehrbringens, der Bereitstellung oder der Ausfuhr von 

in Zwangsarbeit hergestellten Produkten verstoßen wurde;  

d) die Widerrufung dieser Entscheidungen;  

e) die Einzelheiten des Inhalts dieser Entscheidungen und der gleichwertigen 

Entscheidungen der zuständigen Behörden;  

f) die Modalitäten und Einzelheiten für die Übermittlung oder Bereitstellung 

bestimmter Informationen über bestimmte Produkte oder Produktgruppen an 

die Zollbehörden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates33 ausgeübt 

werden. 

                                                
33 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(63) Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn 

dies in hinreichend begründeten Fällen im Zusammenhang mit der Widerrufung 

von Entscheidungen, mit denen festgestellt wird, dass gegen das Verbot des 

Inverkehrbringens, der Bereitstellung oder der Ausfuhr von in Zwangsarbeit 

hergestellten Produkten verstoßen wurde, aus Gründen äußerster Dringlichkeit 

erforderlich ist. 

(64) Um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser Verordnung ergänzen oder 

ändern zu können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im 

Folgenden „AEUV“) Rechtsakte zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission bei ihren vorbereitenden Arbeiten – auch auf Expertenebene – 

angemessene Konsultationen durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 

delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 

Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und 

auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(65) Damit sichergestellt ist, dass die Zollbehörden in der Lage sind, wirksam tätig zu 

werden, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß 

Artikel 290 AEUV zu erlassen, um die zusätzlichen Informationen zur 

Identifizierung des betreffenden Produkts genauer festzulegen, die die 

Wirtschaftsakteure den Zollbehörden in Bezug auf Produkte, die auf den 

Unionsmarkt gelangen oder diesen verlassen, übermitteln oder diesen zur 

Verfügung stellen sollten. Bei diesen Informationen kann es sich um 

Informationen zur Identifizierung des betreffenden Produkts, um Informationen 

über den Hersteller oder den Erzeuger und um Informationen über die 

Produktlieferanten handeln. Die Zollbehörden müssen in die Lage versetzt werden, 

rasch Informationen über bestimmte Produkte zu erhalten, die in den Entscheidungen 

der zuständigen Behörden aufgeführt sind, um wirksam und rasch tätig zu werden. In 

solchen Fällen sollten delegierte Rechtsakte in einem Dringlichkeitsverfahren 

erlassen werden. 
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(66) Die Mitgliedstaaten übertragen ihren zuständigen Behörden die Befugnis, 

wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen zu verhängen und 

umzusetzen, wenn der Wirtschaftsakteur einer Entscheidung über das Verbot des 

Inverkehrbringens von Produkten nicht nachgekommen ist. Die Vorschriften über 

Sanktionen, die bei Nichteinhaltung einer Entscheidung zu verhängen sind, 

sollten von den Mitgliedstaaten festgelegt werden, wobei Faktoren wie Schwere 

und Dauer des Verstoßes, frühere Verstöße des Wirtschaftsakteurs, Umfang der 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und sonstige mildernde oder 

erschwerende Faktoren, die auf die Umstände des Einzelfalls anwendbar sind, 

gebührend zu berücksichtigen sind. Die Kommission sollte Leitlinien für die 

Mitgliedstaaten zur Methode für die Berechnung von finanziellen Sanktionen und 

zu den anwendbaren Schwellenwerten herausgeben, und das Netzwerk sollte 

bewährte Verfahren bei der Anwendung solcher Sanktionen fördern. 

(67) Die Kommission sollte die Umsetzung und Durchsetzung dieser Verordnung 

bewerten und dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss darüber Bericht erstatten. In dem Bericht sollte 

bewertet werden, welchen Beitrag diese Verordnung zur Beseitigung von in 

Zwangsarbeit hergestellten Produkten aus dem Binnenmarkt und zur Bekämpfung 

von Zwangsarbeit sowie zur Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden 

und zur internationalen Zusammenarbeit für die Beseitigung von Zwangsarbeit 

leistet. In dem Bericht sollten auch die Auswirkungen dieser Verordnung auf 

Unternehmen, insbesondere KMU, und die Opfer sowie die Gesamtkosten und der 

Nutzen des Verbots bewertet werden. Außerdem sollte in dem Bericht die 

Angleichung dieser Verordnung an andere einschlägige Rechtsvorschriften der 

Union bewertet werden. 
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(68) Diese Verordnung steht im Einklang mit dem in Artikel 41 der Charta verankerten 

Recht auf eine gute Verwaltung, das unter anderem das Recht jeder Person 

umfasst, gehört zu werden, bevor ihr gegenüber für sie nachteilige individuelle 

Maßnahmen getroffen werden. Zu diesem Zweck sollten die federführenden 

zuständigen Behörden, die die Untersuchung durchführen, die betroffenen 

Wirtschaftsakteure über die Einleitung der Untersuchung und ihre möglichen 

Folgen informieren. Damit das Recht der Wirtschaftsakteure auf ein 

ordnungsgemäßes Verfahren gewährleistet ist, sollten diese auf ihr Ersuchen 

während der gesamten Untersuchung die Möglichkeit haben, den zuständigen 

Behörden Informationen zu ihrer Verteidigung vorzulegen. Die 

Wirtschaftsakteure sollten die Möglichkeit haben, die federführende zuständige 

Behörde aufzufordern, die sie betreffende Entscheidung zu überprüfen, nachdem 

sie neue wesentliche Informationen vorgelegt haben. Die Entscheidungen der 

federführenden zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit 

den geltenden nationalen Rechtsvorschriften gerichtlich überprüft werden. Die auf 

der Grundlage dieser Verordnung erlassenen Beschlüsse der Kommission 

unterliegen im Einklang mit Artikel 263 AEUV der Überwachung durch den 

Gerichtshof. 
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(69) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich das Verbot, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und 

seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(70) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig umgesetzt werden 

können, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften, die es Wirtschaftsakteuren verbieten, 

Produkte, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden, auf dem Unionsmarkt in Verkehr 

zu bringen und bereitzustellen oder aus dem Unionsmarkt auszuführen, mit dem Ziel, 

das Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern, und trägt zum Kampf gegen 

Zwangsarbeit bei. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für die Rücknahme von Produkten, die bereits bei den 

Endnutzern auf dem Unionsmarkt angekommen sind. 

(3) Mit dieser Verordnung werden für die Wirtschaftsakteure keine zusätzlichen 

Sorgfaltspflichten eingeführt, die über die bereits im Unionsrecht oder im 

nationalen Recht vorgesehenen hinausgehen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Zwangsarbeit“ Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich Kinderzwangsarbeit, im 

Sinne des Artikels 2 des Übereinkommens Nr. 29 der Internationalen 

Arbeitsorganisation von 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit ▌; 
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b) „von staatlichen Behörden auferlegte Zwangsarbeit“ den Einsatz von Zwangsarbeit 

im Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens Nr. 105 der Internationalen 

Arbeitsorganisation von 1957 über die Abschaffung der Zwangsarbeit; 

c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf Zwangsarbeit“ die Bemühungen der 

Wirtschaftsakteure, verbindliche Anforderungen, freiwillige Leitlinien, 

Empfehlungen oder Praktiken umzusetzen, die dazu dienen, den Einsatz von 

Zwangsarbeit bei Produkten, die auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht, 

bereitgestellt oder ausgeführt werden sollen, zu ermitteln, zu verhindern, zu 

minimieren oder zu beenden; 

d) „Bereitstellung auf dem Markt“ bezeichnet jede entgeltliche oder unentgeltliche 

Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem 

Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit ▌; 

e) „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem 

Unionsmarkt; 

f) „Produkt“ jedes Produkt, das einen Geldwert hat und als solches Gegenstand von 

Handelsgeschäften sein kann, unabhängig davon, ob es gewonnen, geerntet, erzeugt 

oder hergestellt wird, einschließlich der ein Produkt betreffenden Be- oder 

Verarbeitung auf einer beliebigen Stufe seiner Lieferkette; 

g) „in Zwangsarbeit hergestelltes Produkt“ ein Produkt, bei dem auf einer beliebigen 

Stufe seiner Gewinnung, Ernte, Erzeugung oder Herstellung insgesamt oder teilweise 

Zwangsarbeit eingesetzt wurde, einschließlich der ein Produkt betreffenden Be- oder 

Verarbeitung auf einer beliebigen Stufe seiner Lieferkette; 
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h) „Lieferkette“ das System der Tätigkeiten, Prozesse und Akteure, die in allen 

vorgelagerten Stufen der Bereitstellung des Produkts auf dem Markt involviert 

sind, d. h. Gewinnung, Ernte, Erzeugung und Herstellung eines Produkts oder von 

Teilen davon, einschließlich der ein Produkt betreffenden Be- oder Verarbeitung 

auf einer dieser Stufen; 

i) „Wirtschaftsakteur“ jede natürliche oder juristische Person oder 

Personenvereinigung, die Produkte auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt oder 

bereitstellt oder Produkte aus der Union ausführt; 

j) „Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder 

entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt in ihrem eigenen Namen oder 

unter ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet; 

k) „Erzeuger“ den Erzeuger von landwirtschaftlichen Erzeugnissen gemäß Artikel 38 

Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder von 

Rohstoffen; 

l) „Produktlieferant“ jede natürliche oder juristische Person oder Personenvereinigung 

in der Lieferkette, die ein Produkt ganz oder teilweise gewinnt, erntet, erzeugt oder 

herstellt oder an der ein Produkt betreffenden Be- oder Verarbeitung auf einer 

beliebigen Stufe seiner Lieferkette beteiligt ist, ob als Hersteller oder anderweitig; 
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m) „Endnutzer“ jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder 

Niederlassung in der Union, der ein Produkt entweder als Verbraucher außerhalb 

seiner gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 

oder als beruflicher Endnutzer im Rahmen seiner gewerblichen oder beruflichen 

Tätigkeit bereitgestellt wird; 

n) „Einführer“ jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person oder 

Personenvereinigung, die ein Produkt aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in 

Verkehr bringt; 

o) „Ausführer“ den Ausführer gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Nummer 19 

der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission34; 

p) „begründeter Verdacht“ einen begründeten, auf objektiven, sachlichen und 

überprüfbaren Informationen beruhenden Hinweis für den Verdacht der zuständigen 

Behörden, dass Produkte wahrscheinlich in Zwangsarbeit hergestellt wurden; 

q) „federführende zuständige Behörde“ die Behörde, die für die Bewertung von 

Übermittlungen, die Durchführung von Untersuchungen und die Entscheidungen 

gemäß Artikel 15 zuständig ist und bei der es sich um eine zuständige Behörde 

eines Mitgliedstaats oder die Kommission handeln kann; 

r) „Zollbehörden“ die Zollbehörden gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 5 

Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates35; 

                                                
34 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union 
(ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1). 

35  Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Neufassung) (ABl. L 269 
vom 10.10.2013, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2446;Year2:2015;Nr2:2446&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2446;Year2:2015;Nr2:2446&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:29;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=


 

 63 

 

s) „Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen“ Produkte aus Drittländern, die auf 

dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht oder der privaten Nutzung oder dem privaten 

Verbrauch innerhalb des Zollgebiets der Union zugeführt und in das Zollverfahren 

„Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr“ überführt werden sollen; 

t) „Produkte, die den Unionsmarkt verlassen“ Produkte, die in das Zollverfahren 

„Ausfuhr“ überführt werden sollen; 

u) „Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr“ das Verfahren gemäß Artikel 201 

der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

v) „Ausfuhr“ das Verfahren gemäß Artikel 269 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

w) „System für den Austausch von Bescheinigungen im Rahmen des EU-Single-

Windows für den Zoll“ oder „EU CSW-CERTEX“ das in Artikel 4 der ▌Verordnung 

(EU) 2022/2399 des Europäischen Parlaments und des Rates36 ▌eingerichtete 

System; 

x) „Nationale Single-Window-Umgebungen für den Zoll“ die nationalen Single-

Window-Umgebungen für den Zoll gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 

Nummer 9 der ▌Verordnung (EU) 2022/2399. 

                                                
36 Verordnung (EU) 2022/2399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. November 2022 zur Einrichtung der Single-Window-Umgebung der 
Europäischen Union für den Zoll und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 (ABl. L 317 vom 9.12.2022, S. 1.) 
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Artikel 3 

Verbot von Produkten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden 

Wirtschaftsakteure dürfen in Zwangsarbeit hergestellte Produkte weder auf dem Unionsmarkt 

in Verkehr bringen oder bereitstellen, noch dürfen sie solche Produkte ausführen. 

▌ 

Artikel 4 

Fälle, in denen ein Produkt im Fernabsatz angeboten wird 

Wird ein Produkt online oder über eine andere Form des Fernabsatzes zum Verkauf 

angeboten, gilt das Produkt als auf dem Markt bereitgestellt, wenn sich das Angebot an 

Endnutzer in der Union richtet. Ein Verkaufsangebot gilt als an Endnutzer in der Union 

gerichtet, wenn der betreffende Wirtschaftsakteur seine Tätigkeiten in irgendeiner Weise 

auf einen oder mehr als einen Mitgliedstaat ausrichtet. 

Artikel 5 

Zuständige Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zuständige Behörden, die für die 

Erfüllung der in dieser Verordnung dargelegten Pflichten zuständig sind. Die 

benannten zuständigen Mitgliedstaatsbehörden und die Kommission arbeiten eng 

zusammen und sind für die wirksame und einheitliche Anwendung dieser 

Verordnung in der gesamten Union verantwortlich. 
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(2) Haben die Mitgliedstaaten mehr als eine zuständige Behörde benannt, so grenzen sie 

die jeweiligen Aufgaben klar ab und schaffen Mechanismen für die Kommunikation 

und die Koordinierung, die es diesen Behörden ermöglichen, eng 

zusammenzuarbeiten und ihre Aufgaben effektiv wahrzunehmen. 

(3) Spätestens am ... [zwölf Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten über das in Artikel 7 Absatz 1 genannte Informations- und 

Kommunikationssystem folgende Informationen: 

a) Name(n), Anschrift(en) und Kontaktdaten der benannten zuständigen 

Behörde(n); 

b) die Zuständigkeitsbereiche der benannten zuständigen Behörde(n). 

Die Mitgliedstaaten aktualisieren die Informationen in Unterabsatz 1 Buchstaben a 

und b regelmäßig. 

(4) Die Kommission macht die Liste der benannten zuständigen Behörden auf dem 

zentralen Portal zum Bereich Zwangsarbeit öffentlich zugänglich und aktualisiert 

sie regelmäßig auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten neuen 

Daten. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die benannten zuständigen Behörden ihre 

Befugnisse unparteiisch, transparent und unter Wahrung von 

Geheimhaltungspflichten ausüben. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 

zuständigen Behörden über die erforderlichen Befugnisse, Fachkenntnisse und 

Ressourcen – einschließlich ausreichender Haushalts- und sonstiger Ressourcen – 

verfügen, um die Untersuchungen durchzuführen▌. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden eine enge 

Koordinierung und einen Informationsaustausch mit den einschlägigen 

nationalen Behörden, wie den Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- und 

Strafverfolgungsbehörden, einschließlich jenen, die für die Bekämpfung des 

Menschenhandels zuständig sind, und den von den Mitgliedstaaten gemäß der 

Richtlinie (EU) 2019/1937 benannten Behörden vornehmen. 

(7) Die Mitgliedstaaten übertragen ihren zuständigen Behörden die Befugnis, entweder 

unmittelbar, in Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder durch Antrag bei den 

zuständigen Justizbehörden Sanktionen gemäß Artikel 37 zu verhängen. 

Kapitel II 

Governance 

Artikel 6 

Unionsnetzwerk gegen in Zwangsarbeit hergestellte Produkte 

(1) Es wird hiermit ein Unionsnetzwerk gegen in Zwangsarbeit hergestellte Produkte 

(im Folgenden „Netzwerk“) eingerichtet. 

(2) Das Netzwerk soll als Plattform für eine strukturierte Koordinierung und 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der 

Kommission dienen und eine Straffung der Durchsetzungsverfahren dieser 

Verordnung in der Union ermöglichen, um so die Wirksamkeit und Kohärenz der 

Durchsetzung zu verbessern. 
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(3) Das Netzwerk setzt sich aus Vertretern der einzelnen Mitgliedstaaten, Vertretern der 

Kommission und gegebenenfalls Vertretern der Zollbehörden zusammen. 

(4) Die Kommission koordiniert die Arbeit des Netzwerks. Ein Vertreter der 

Kommission führt den Vorsitz in den Sitzungen des Netzwerks. 

(5) Das Netzwerk verfügt über ein Sekretariat, das von der Kommission gestellt wird. 

Das Sekretariat organisiert die Sitzungen des Netzwerks und stellt dem Netzwerk 

technische und logistische Unterstützung bereit. 

(6) Die Mitglieder des Netzwerks beteiligen sich aktiv an der Sicherstellung einer 

effizienten Koordinierung und Zusammenarbeit und tragen zur einheitlichen 

Durchführung dieser Verordnung bei. 

(7) Das Netzwerk nimmt folgende Aufgaben wahr: 

a) Es fördert die Ermittlung gemeinsamer Durchsetzungsprioritäten, um die 

Ziele des Verbots von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem 

Unionsmarkt und der Leistung eines Beitrags zur Bekämpfung der 

Zwangsarbeit zu erreichen. 

b) Es erleichtert die Koordinierung der Untersuchungen. 

c) Es verfolgt die Durchsetzung der gemäß Artikel 20 getroffenen 

Entscheidungen. 

d) Es wirkt auf Ersuchen der Kommission an der Ausarbeitung der in 

Artikel 11 genannten Leitlinien mit. 

e) Es erleichtert und koordiniert die Sammlung und den Austausch von 

Informationen, Fachwissen und bewährten Verfahren im Hinblick auf die 

Anwendung dieser Verordnung. 
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f) Es trägt zu einheitlichen risikobasierten Ansätzen und zu einer einheitlichen 

Verwaltungspraxis für die Durchführung dieser Verordnung bei. 

g) Es fördert bewährte Verfahren bei der Anwendung von Sanktionen gemäß 

Artikel 37. 

h) Es arbeitet gegebenenfalls mit den Dienststellen der Kommission, den 

Agenturen der Union oder den Behörden der Mitgliedstaaten, die für die 

Durchführung dieser Verordnung relevant sind, zusammen. 

i) Es fördert die Zusammenarbeit, den Austausch von Personal und die 

Besuchsprogramme zwischen den zuständigen Behörden und den 

Zollbehörden sowie zwischen diesen und den zuständigen Behörden von 

Drittländern und internationalen Organisationen. 

j) Es erleichtert die Organisation von Schulungsmaßnahmen und Maßnahmen 

zum Kapazitätsaufbau im Zusammenhang mit der Durchführung dieser 

Verordnung für die zuständigen Behörden, die Zollbehörden und andere 

einschlägige Behörden der Mitgliedstaaten, die Kommission und die 

Delegationen der Union in Drittländern. 

k) Auf Ersuchen der Kommission leistet es ihr Unterstützung bei der 

Entwicklung eines koordinierten Ansatzes für das Engagement und die 

Zusammenarbeit mit Drittländern gemäß Artikel 13. 

l) Es überwacht Fälle, in denen systematisch auf Zwangsarbeit 

zurückgegriffen wird. 
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m) Es leistet Unterstützung bei der Organisation von Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen zu dieser Verordnung. 

n) Es fördert und erleichtert die Zusammenarbeit, um die Möglichkeiten der 

Verwendung neuer Technologien für die Durchsetzung dieser Verordnung 

und die Rückverfolgbarkeit von Produkten auszuloten. 

o) Es erhebt Daten über Abhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit den 

Entscheidungen und der Bewertung ihrer Wirksamkeit. 

(8) Andere zuständige Behörden der Mitgliedstaaten können auf Ad-hoc-Basis an 

Sitzungen teilnehmen. Sachverständige und Interessenträger, darunter Vertreter 

von Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmerorganisationen, Organisationen 

der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsorganisationen, Unternehmensverbände, 

internationale Organisationen, die zuständigen Behörden von Drittländern, die 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, die Europäische 

Arbeitsbehörde oder die zuständigen Dienststellen der Kommission, die 

Delegationen der Union und die Agenturen der Union, die über Fachwissen in den 

von dieser Verordnung abgedeckten Bereichen verfügen, können zur Teilnahme an 

den Sitzungen des Netzwerks oder zur Vorlage schriftlicher Beiträge eingeladen 

werden. 

(9) Das Netzwerk tritt in regelmäßigen Abständen sowie – falls nötig – auf 

hinreichend begründetes Ersuchen der Kommission oder eines Mitgliedstaats 

zusammen. 

(10) Die Kommission und die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Netzwerk über die 

erforderlichen Ressourcen für die Durchführung der in Absatz 7 genannten 

Aufgaben verfügt, einschließlich ausreichender Haushaltsmittel. 

www.parlament.gv.at



 

 70 

 

(11) Das Netzwerk gibt sich eine Geschäftsordnung. 

▌ 

Artikel 7 

Informations- und Kommunikationssysteme 

(1) Für die Zwecke der Kapitel III, IV und V nutzen die zuständigen Behörden und die 

Kommission das in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen 

Parlaments und des Rates37 genannte Informations- und Kommunikationssystem. 

Zugang zu diesem System haben für die Zwecke dieser Verordnung die 

Kommission, die zuständigen Behörden und die Zollbehörden. 

(2) Die gemäß Artikel 26 Absatz 3 mitgeteilten Entscheidungen werden in die 

einschlägige Umgebung für das Zollrisikomanagement eingegeben. 

(3) Die Kommission entwickelt eine Verknüpfung, um die automatisierte Übermittlung 

von Entscheidungen gemäß Artikel 26 Absatz 3 über das in Absatz 1 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem an die Umgebung gemäß Absatz 2 zu 

ermöglichen. Diese Verknüpfung wird spätestens zwei Jahre nach dem Datum des 

Erlasses des in Absatz 7 Buchstabe b genannten Durchführungsrechtsakts in Bezug 

auf diese Verknüpfung in Betrieb genommen. 

                                                
37  Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). 
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(4) Ersuchen und Meldungen, die zwischen den zuständigen Behörden und den 

Zollbehörden gemäß Kapitel V Abschnitt II dieser Verordnung ausgetauscht werden, 

sowie die sich daraus ergebenden Mitteilungen erfolgen mithilfe des in Absatz 1 

genannten Informations- und Kommunikationssystems. 

(5) Für den Austausch von Ersuchen und Mitteilungen zwischen den Zollbehörden und 

den zuständigen Behörden gemäß Kapitel V Abschnitt II der vorliegenden 

Verordnung wird eine Verknüpfung zwischen dem in Absatz 1 genannten 

Informations- und Kommunikationssystem und der Single-Window-Umgebung der 

EU für den Zoll gemäß der Verordnung (EU) 2022/2399 hergestellt. Diese 

Verknüpfung wird spätestens innerhalb von vier Jahren nach Erlass des in Absatz 7 

▌genannten Durchführungsrechtsakts hergestellt. Der in Absatz 4 genannte 

Austausch erfolgt über diese Verknüpfung, sobald sie in Betrieb ist. 

(6) Die Kommission kann aus dem in Artikel 56 Absatz 1 der Durchführungsverordnung 

(EU) 2015/2447 der Kommission genannten Überwachungssystem Informationen 

über Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen oder ihn verlassen, im 

Zusammenhang mit der Durchführung dieser Verordnung entnehmen und diese an 

das in Absatz 1 genannte Informations- und Kommunikationssystem übermitteln. 
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(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 35 Absatz 2 Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um die Verfahrensregeln 

und die Einzelheiten der Durchführungsbestimmungen für diesen Artikel 

festzulegen, einschließlich 

a) der Funktionen, Datenelemente und Datenverarbeitung sowie der Vorschriften 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten, der Vertraulichkeit und der 

Verantwortlichkeit in Bezug auf das in den Absätzen 1 und 4 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem; 

b) der Funktionen, Datenelemente und Datenverarbeitung sowie der Vorschriften 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten, der Vertraulichkeit und der 

Verantwortlichkeit in Bezug auf die in Absatz 3 genannte Verknüpfung; 

c) der gemäß Absatz 6 zu übermittelnden Daten sowie der Vorschriften über ihre 

Vertraulichkeit und die Verantwortlichkeit. 

Artikel 8 

Datenbank für Bereiche und Produkte mit Zwangsarbeitsrisiko 

(1) Die Kommission richtet – erforderlichenfalls mit Unterstützung externer Experten – 

eine Datenbank ein. Diese Datenbank stellt zur Orientierung dienende, keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erhebende, nachweisgestützte, überprüfbare und 

regelmäßig aktualisierte Informationen über das Zwangsarbeitsrisiko, einschließlich 

bei von staatlichen Behörden auferlegter Zwangsarbeit, in bestimmten geografischen 

Gebieten oder in Bezug auf bestimmte Produkte oder Produktgruppen bereit. In der 

Datenbank wird der Ermittlung weitverbreiteter und schwerer 

Zwangsarbeitsrisiken Vorrang eingeräumt. 
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(2) Die Datenbank stützt sich auf unabhängige und überprüfbare Informationen, die 

von internationalen Organisationen, insbesondere der Internationalen 

Arbeitsorganisation und der Organisation der Vereinten Nationen, oder von 

institutionellen, wissenschaftlichen oder akademischen Einrichtungen stammen. 

Informationen, in denen Wirtschaftakteure direkt benannt werden, werden nicht 

veröffentlicht. Die Datenbank wird in allen Amtssprachen der Organe der Union 

zur Verfügung gestellt. 

In der Datenbank werden bestimmte Wirtschaftszweige in bestimmten 

geografischen Gebieten aufgeführt, für die es zuverlässige und überprüfbare 

Beweise dafür gibt, dass von staatlichen Behörden auferlegte Zwangsarbeit 

vorliegt. 

(3) Die Kommission stellt sicher, dass die Datenbank, auch für Menschen mit 

Behinderungen, leicht zugänglich ist und spätestens ... [18 Monate nach▌ dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] in allen Amtssprachen der Organe der 

Union öffentlich zugänglich gemacht wird. 

▌ 

Artikel 9 

Zentrale Anlaufstelle für die Übermittlung von Informationen 

(1) Die Kommission richtet einen speziellen zentralisierten Mechanismus für die 

Übermittlung von Informationen ein. Dieser Mechanismus steht in allen 

Amtssprachen der Organe der Union zur Verfügung und ist benutzerfreundlich 

und kostenlos. 
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(2) Die Übermittlung von Informationen über mutmaßliche Verstöße gegen Artikel 3 

erfolgt über die in Absatz 1 genannte zentrale Anlaufstelle für die Übermittlung 

von Informationen durch natürliche oder juristische Person oder Vereinigungen 

ohne Rechtspersönlichkeit. Die Mitteilungen müssen Informationen über die 

betroffenen Wirtschaftsakteure oder Produkte, die Gründe und Nachweise, die die 

Behauptung untermauern, sowie, soweit möglich, Belege enthalten. Der Kommission 

wird die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um die 

Verfahrensregeln, Vorlagen und Einzelheiten der Übermittlungen festzulegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

▌ 

(3) Die Kommission lässt offensichtlich unvollständige, unbegründete oder 

bösgläubige Mitteilungen unberücksichtigt und verteilt die verbleibenden 

Mitteilungen nach dem in Artikel 15 genannten Verteilungsschlüssel zur 

Bewertung. 

▌ 

(4) Die für die Bewertung gemäß Absatz 3 federführende zuständige Behörde bewertet 

die Informationen sorgfältig und unparteiisch, nimmt den Eingang der Mitteilung 

zur Kenntnis und informiert die Person so bald wie möglich über das Ergebnis der 

Bewertung ihrer Mitteilung. 

(5) Die federführende zuständige Behörde kann die in Absatz 1 genannte Person oder 

Vereinigung auffordern, zusätzliche Informationen vorzulegen. 
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(6) In Fällen, in denen zwischen der Übermittlung von Informationen und der 

Entscheidung, eine Untersuchung gemäß Kapitel III einzuleiten, ein erheblicher 

Zeitabstand liegt, prüft die federführende zuständige Behörde, soweit möglich, bei 

der Person oder Vereinigung, die die Informationen übermittelt, ob sich die Lage 

nach deren bestem Wissen wesentlich geändert hat. 

(7) Für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und den Schutz von 

Personen, die solche Verstöße melden, kommt die Richtlinie (EU) 2019/1937 zur 

Anwendung. 

Artikel 10 

Unterstützungsmaßnahmen für KMU 

Die Kommission entwickelt flankierende Maßnahmen, um die Bemühungen der 

Wirtschaftsakteure und ihrer Geschäftspartner in derselben Lieferkette, insbesondere von 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen, zu unterstützen. Diese 

Maßnahmen werden gegebenenfalls über das zentrale Portal zum Bereich Zwangsarbeit 

zugänglich gemacht. 

Die zuständigen Behörden benennen Kontaktstellen, die KMU Informationen zu Fragen 

im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung zur Verfügung stellen. Diese 

Kontaktstellen können KMU auch in diesen Fragen Unterstützung bieten. 
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Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können auch Schulungen für 

Wirtschaftsakteure zu den Indikatoren für das Zwangsarbeitsrisiko und zur Aufnahme 

eines Dialogs mit den Behörden während einer Untersuchung organisieren. 

Artikel 11 

Leitlinien 

Die Kommission stellt in Absprache mit den einschlägigen Interessenträgern spätestens ... 

[18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] Leitlinien zur Verfügung 

und aktualisiert diese Leitlinien regelmäßig, die Folgendes umfassen: 

a) Leitlinien für Wirtschaftsakteure zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf 

Zwangsarbeit, einschließlich Kinderzwangsarbeit, die den geltenden 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Union, in denen Anforderungen an 

die Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind, den Leitlinien und 

Empfehlungen internationaler Organisationen sowie der Größe und den 

wirtschaftlichen Ressourcen der Wirtschaftsakteure, den verschiedenen Arten von 

Lieferanten entlang der Lieferkette und den verschiedenen Branchen Rechnung 

tragen; 

b) Leitlinien für Wirtschaftsakteure zu bewährten Verfahren zur Beendigung und 

Beseitigung verschiedener Arten von Zwangsarbeit; 

c) Leitlinien für die zuständigen Behörden zur praktischen Umsetzung von Artikel 17 

und 18 sowie von Artikel 8, einschließlich Benchmarks zur Unterstützung der 

zuständigen Behörden bei ihren risikobasierten Bewertungen von 

Untersuchungen sowie Leitlinien zu den anwendbaren Nachweisstandards; 
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d) Leitlinien für Zollbehörden und Wirtschaftsakteure für die praktische 

Durchführung von Artikel 27 und gegebenenfalls aller anderen in Kapitel V 

Abschnitt II dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen; 

e) Informationen über Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, einschließlich darüber, wie 

diese zu bestimmen sind, die auf unabhängigen und nachprüfbaren Informationen 

beruhen, einschließlich Berichten internationaler Organisationen, insbesondere der 

Internationalen Arbeitsorganisation, der Zivilgesellschaft, von 

Unternehmensverbänden und Gewerkschaften, sowie auf Erfahrungen mit der 

Umsetzung von Rechtsvorschriften der Union, in denen Anforderungen an die 

Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind; 

f) Leitlinien für Wirtschaftsakteure zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in Bezug 

auf von staatlichen Behörden auferlegte Zwangsarbeit; 

g) Leitlinien für Wirtschaftsakteure und Produktlieferanten zur Aufnahme eines 

Dialogs mit den zuständigen Behörden gemäß Kapitel III, insbesondere zur Art der 

zu übermittelnden Informationen; 

h) Leitlinien für die Übermittlung von Informationen gemäß Artikel 9; 

i) Leitlinien für die Mitgliedstaaten über die Methode zur Berechnung der 

finanziellen Sanktionen und zu den geltenden Schwellenwerten; 
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j) weitere Informationen, mit denen den zuständigen Behörden die Durchführung 

dieser Verordnung und den Wirtschaftsakteuren die Einhaltung dieser Verordnung 

erleichtert werden; 

▌ Die in den Buchstaben a, b und f genannten Leitlinien sind insbesondere darauf 

ausgerichtet, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Einhaltung dieser 

Verordnung zu unterstützen. 

Die Leitlinien müssen mit Leitlinien in Einklang stehen, die gemäß anderen 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Union bereitgestellt werden. 

Artikel 12 

Zentrales Portal zum Bereich Zwangsarbeit 

Die Kommission richtet eine einzige Website ein und aktualisiert diese regelmäßig, auf der 

der Öffentlichkeit an gleicher Stelle und in allen Amtssprachen der Organe der Union 

folgende Informationen zur Verfügung gestellt werden: 

a) die Liste und die Kontaktdaten der benannten zuständigen Behörden; 

b) die Leitlinien; 

c) die Datenbank; 

d) eine Liste öffentlich zugänglicher Informationsquellen, die für die Durchführung 

dieser Verordnung von Bedeutung sind, einschließlich Quellen, die 

aufgeschlüsselte Daten über die Auswirkungen und Opfer von Zwangsarbeit zur 

Verfügung stellen, wie etwa nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten oder Daten 

über Kinderzwangsarbeit, die es ermöglichen, alters- und geschlechtsspezifische 

Trends zu ermitteln; 

e) die zentrale Anlaufstelle für die Übermittlung von Informationen; 

f) jede Entscheidung über das Verbot eines Produkts; 
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g) jede Aufhebung eines Verbots; 

h) das Ergebnis von Überprüfungen. 

▌ 

Artikel 13 

Internationale Zusammenarbeit 

(1) Um die wirksame Durchführung und Durchsetzung dieser Verordnung zu 

erleichtern, arbeitet die Kommission gegebenenfalls ▌ mit Behörden von 

Drittländern, internationalen Organisationen, Vertretern der Zivilgesellschaft, 

Gewerkschaften, Unternehmensverbänden und anderen einschlägigen 

Interessenträgern zusammen, ▌und tauscht Informationen mit ihnen aus. 

(2) Die internationale Zusammenarbeit mit den Behörden von Drittländern erfolgt in 

strukturierter Form, beispielsweise im Rahmen bestehender Dialoge mit 

Drittländern, wie dem Menschenrechtsdialog und dem politischen Dialog, der 

Umsetzung der aus Handelsabkommen oder dem Allgemeinen Präferenzsystem 

erwachsenden Verpflichtungen in den Bereichen Handel und nachhaltige 

Entwicklung sowie der Initiativen der EU im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit, oder erforderlichenfalls im Rahmen spezifischer 

Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis eingerichtet werden. Diese Zusammenarbeit kann 

den Austausch von Informationen über Bereiche oder Produkte mit 

Zwangsarbeitsrisiko, von bewährten Verfahren zur Beendigung der Zwangsarbeit 

und von Informationen über Entscheidungen zum Verbot von Produkten, 

einschließlich der Gründe und Beweismittel, insbesondere mit Ländern umfassen, 

die über ähnliche Rechtsvorschriften verfügen. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 können die Kommission und die Mitgliedstaaten die 

Entwicklung von Kooperationsinitiativen und flankierenden Maßnahmen in 

Betracht ziehen, um die Bemühungen der Wirtschaftsakteure, insbesondere der 

KMU, sowie der Organisationen der Zivilgesellschaft, der Sozialpartner und der 

Drittländer zur Bekämpfung der Zwangsarbeit und der zugrunde liegenden 

Ursachen zu unterstützen. 
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KAPITEL III 

Untersuchungen 

Artikel 14 

Risikobasierter Ansatz 

(1) Die zuständigen Behörden und die Kommission verfolgen einen risikobasierten 

Ansatz, wenn sie die Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes gegen Artikel 3 bewerten, 

die Voruntersuchung einleiten und durchführen und die betroffenen Produkte 

und Wirtschaftsakteure ermitteln. 

(2) Bei ihrer Bewertung, ob ein Verstoß gegen Artikel 3 vorliegt, ziehen die 

zuständigen Behörden und die Kommission gegebenenfalls die folgenden Kriterien 

heran, um Produkte, bei denen der Verdacht besteht, dass sie in Zwangsarbeit 

hergestellt wurden, vorrangig zu behandeln: 

a) das Ausmaß und die Schwere der mutmaßlichen Zwangsarbeit, 

einschließlich der Frage, ob von staatlichen Behörden auferlegte 

Zwangsarbeit ein Grund zur Sorge sein könnte; 

b) die Menge der Produkte, die auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht oder 

auf dem Unionsmarkt bereitgestellt werden: 

c) der Anteil des Teils, bei dem der Verdacht besteht, dass er in Zwangsarbeit 

hergestellt wurde, am Endprodukt. 

(3) Die Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes gegen Artikel 3 stützt sich 

auf alle einschlägigen, sachlichen und überprüfbaren Informationen, die den 

zuständigen Behörden und der Kommission zur Verfügung stehen, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf die folgenden Informationen: 

a) Informationen und Entscheidungen, die in das in Artikel 7 Absatz 1 

genannte Informations- und Kommunikationssystem eingespeist wurden, 

einschließlich früherer Fälle der Einhaltung oder Nichteinhaltung des 

Artikels 3 durch einen Wirtschaftsakteur; 
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b) die Datenbank gemäß Artikel 8; 

c) die Risikoindikatoren und sonstige Informationen gemäß Artikel 11 

Buchstabe e; 

d) Mitteilungen gemäß Artikel 9; 

e) Informationen, die die zuständige Behörde oder die Kommission von 

anderen Behörden, die für die Durchführung dieser Verordnung relevant 

sind, wie Sorgfaltspflichts-, Arbeits-, Gesundheits- oder Steuerbehörden der 

Mitgliedstaaten, über die zu bewertenden Produkte und Wirtschaftsakteure 

erhalten hat; 

f) alle Fragen, die sich aus zielführenden Konsultationen mit einschlägigen 

Interessenträgern, wie Organisationen der Zivilgesellschaft und 

Gewerkschaften, ergeben. 

(4) Bei der Einleitung einer Voruntersuchung gemäß Artikel 17 konzentrieren sich die 

federführenden zuständigen Behörden so weit wie möglich auf die 

Wirtschaftsakteure und gegebenenfalls die Produktlieferanten an den Stellen der 

Lieferkette, die dem Bereich am nächsten liegen, in dem Zwangsarbeit stattfinden 

könnte, und die die größte Hebelwirkung haben, um den Einsatz von Zwangsarbeit 

zu verhindern, zu mindern und zu beenden. Die federführenden zuständigen 

Behörden berücksichtigen auch die Größe und die wirtschaftlichen Ressourcen 

der Wirtschaftsakteure, insbesondere ob es sich bei dem Wirtschaftsakteur um ein 

KMU handelt, und die Komplexität der Lieferkette. 

▌ 
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▌ 

Artikel 15  

Aufteilung der Untersuchungen 

(1) Findet die mutmaßliche Zwangsarbeit außerhalb des Hoheitsgebiets der Union 

statt, so fungiert die Kommission als federführende zuständige Behörde. 

(2) Findet die mutmaßliche Zwangsarbeit im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates statt, 

so fungiert eine zuständige Behörde dieses Mitgliedstaates als federführende 

zuständige Behörde. 

Artikel 16 

Koordinierung von Ermittlungen und gegenseitige Amtshilfe 

(1) Im Hinblick auf eine einheitliche und effiziente Umsetzung dieser Verordnung 

arbeiten die Kommission und die zuständigen Behörden eng zusammen und leisten 

einander gegenseitige Amtshilfe. 

(2) Die federführenden zuständigen Behörden achten das Recht des 

Wirtschaftsakteurs auf Anhörung in allen Phasen des Verfahrens. 

(3) Die federführenden zuständigen Behörden teilen jederzeit und unverzüglich über 

das in Artikel 7 Absatz 1 genannte Informations- und Kommunikationssystem mit, 

wenn sie neue Informationen über mutmaßliche Zwangsarbeit in einem Gebiet 

erhalten, für das sie gemäß Artikel 15 nicht zuständig sind. 
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(4) Die federführende zuständige Behörde kann die Unterstützung anderer 

einschlägiger zuständiger Behörden anfordern, auch um mit Wirtschaftsakteuren 

Kontakt aufzunehmen, deren Niederlassungsort im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats liegt oder deren Betriebssprache die eines Mitgliedstaats ist. Andere 

zuständige Behörden, die ein Interesse an der Untersuchung haben, können 

beantragen, eng in die Untersuchung einbezogen zu werden. 

(5) Eine zuständige Behörde, die über das in Artikel 7 Absatz 1 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem ein Auskunftsersuchen einer anderen 

zuständigen Behörde erhalten hat, antwortet innerhalb von 20 Arbeitstagen nach 

Eingang des Ersuchens. 

(6) Die ersuchte zuständige Behörde kann die ersuchende zuständige Behörde 

auffordern, die im Ersuchen enthaltenen Informationen zu ergänzen, wenn sie zu 

dem Schluss kommt, dass die ursprünglich übermittelten Informationen nicht 

ausreichend sind. 

(7) Eine ersuchte zuständige Behörde kann die Erledigung eines Ersuchens nur 

ablehnen, wenn die ersuchte Behörde nachweist, dass die Erledigung des 

Ersuchens die Ausübung ihrer eigenen Tätigkeit erheblich beeinträchtigen würde. 

▌ 
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Artikel 17 

Voruntersuchung 

(1) Bevor die federführenden zuständigen Behörden eine Untersuchung nach Artikel 18 

Absatz 1 einleiten, fordern sie von den zu bewertenden Wirtschaftsakteuren und 

gegebenenfalls von anderen Produktlieferanten Informationen über deren 

einschlägigen Maßnahmen an, die ergriffen wurden, um das Zwangsarbeitsrisiko in 

ihren Geschäftstätigkeiten und Lieferketten in Bezug auf die zu bewertenden 

Produkte zu ermitteln, zu verhindern, zu minimieren, zu beenden oder entsprechende 

Abhilfe zu schaffen, unter anderem auf der Grundlage einer der folgenden Angaben, 

es sei denn, dies würde das Ergebnis der Bewertung gefährden: 

a) der geltenden Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, in denen 

Sorgfaltspflichten und Transparenzanforderungen in Bezug auf Zwangsarbeit 

festgelegt sind; 

b) der von der Kommission▌ herausgegebenen Leitlinien; 

c) der Leitlinien oder Empfehlungen der Vereinten Nationen, der IAO, der OECD 

oder anderer einschlägiger internationaler Organisationen zur Sorgfaltspflicht, 

insbesondere der Leitlinien und Empfehlungen, die sich auf geografische 

Gebiete, Produktionsstätten und wirtschaftliche Tätigkeiten in bestimmten 

Branchen beziehen, in denen systematische und weitverbreitete Praktiken 

der Zwangsarbeit vorkommen; 

d) sonstiger aussagekräftiger Sorgfaltspflichten oder sonstiger Informationen in 

Bezug auf Zwangsarbeit in ihrer Lieferkette. 
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Die federführenden zuständigen Behörden können Informationen über diese 

Maßnahmen von anderen einschlägigen Interessenträgern anfordern, 

einschließlich der Personen oder Verbände, die einschlägige, sachliche und 

überprüfbare Informationen gemäß Artikel 9 vorgelegt haben, und anderer 

natürlicher oder juristischer Personen, die mit den zu bewertenden Produkten und 

geografischen Gebieten in Verbindung stehen, sowie vom Europäischen 

Auswärtigen Dienst und den Delegationen der Union in den betreffenden 

Drittländern. 

(2) Die Wirtschaftsakteure reagieren auf die in Absatz 1 genannte Aufforderung▌ 

innerhalb von 30 Arbeitstagen ab dem Tag, an dem sie die Aufforderung erhalten 

haben. Die Wirtschaftsakteure können▌ alle sonstigen Informationen übermitteln, 

die sie für die Zwecke dieses Artikels für nützlich erachten. 

Erforderlichenfalls können die Wirtschaftsakteure bei einer Kontaktstelle gemäß 

Artikel 10 um Unterstützung im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der 

federführenden zuständigen Behörde ersuchen. 

(3) Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Erhalt der von den Wirtschaftsakteuren gemäß 

Absatz 2 übermittelten Informationen schließen die federführenden zuständigen 

Behörden die Voruntersuchung ab, indem sie feststellen, ob auf der Grundlage der 

Bewertung gemäß Artikel 14 Absatz 3 und der von den Wirtschaftsakteuren gemäß 

Absatz 2 übermittelten Informationen ein begründeter Verdacht auf einen Verstoß 

gegen Artikel 3 besteht. 

▌ 

(4) Ungeachtet des Absatzes 3 können die federführenden zuständigen Behörden auf 

der Grundlage anderer verfügbarer Fakten zu dem Schluss kommen, dass▌ ein 

begründeter Verdacht besteht, wenn die federführenden zuständigen Behörden 

davon abgesehen haben, Informationen gemäß Absatz 1 anzufordern, oder in den 

in Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a bis e genannten Fällen. 
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(5) Die federführenden zuständigen Behörden leiten keine Untersuchung gemäß 

Artikel 8 ein und unterrichten die zu bewertenden Wirtschaftsakteure 

entsprechend, wenn sie auf der Grundlage der in Artikel 14 Absatz 3 genannten 

Bewertung und gegebenenfalls der von den Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 2 

vorgelegten Informationen zu der Auffassung gelangen, dass kein begründeter 

Verdacht auf einen Verstoß gegen Artikel 3 besteht, oder dass die Gründe, die zu 

einem begründeten Verdacht geführt haben, beseitigt wurden, beispielsweise weil 

die geltenden Rechtsvorschriften, Leitlinien, Empfehlungen oder andere 

Sorgfaltspflichten in Bezug auf Zwangsarbeit gemäß Absatz 1 in einer Weise 

angewandt werden, durch die das Risiko von Zwangsarbeit gemindert, verhindert 

und beseitigt wird. 

(6) Die federführenden zuständigen Behörden teilen das Ergebnis ihrer Bewertung 

gemäß Absatz 5 über das in Artikel 7 Absatz 1 genannte Informations- und 

Kommunikationssystem mit. 

▌ 
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Artikel 18 

Untersuchungen 

(1) Die federführenden zuständigen Behörden, die nach Artikel 17 Absatz 4 feststellen, 

dass ein begründeter Verdacht auf einen Verstoß gegen Artikel 3 vorliegt, leiten 

eine Untersuchung in Bezug auf die betreffenden Produkte und Wirtschaftsakteure 

ein und unterrichten die von der Untersuchung betroffenen Wirtschaftsakteure 

innerhalb von drei Arbeitstagen nach dem Datum der Entscheidung über die 

Einleitung einer solchen Untersuchung über Folgendes: 

a) die Einleitung der Untersuchung und ihre möglichen Folgen, 

b) die Produkte, die Gegenstand der Untersuchung sind, 

c) die Gründe für die Einleitung der Untersuchung, es sei denn, dies gefährdet das 

Ergebnis der Untersuchung, 

d) die Möglichkeit für die Wirtschaftsakteure, der federführenden zuständigen 

Behörde weitere Unterlagen oder Informationen vorzulegen, und das Datum, 

bis zu dem diese Informationen vorzulegen sind. 

(2) Die federführenden zuständigen Behörden teilen die Einleitung einer 

Untersuchung gemäß Absatz 1 über das in Artikel 7 Absatz 1 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem mit. 
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(3) Die von der Untersuchung betroffenen Wirtschaftsakteure übermitteln auf Ersuchen 

der federführenden zuständigen Behörden ▌alle Informationen, die für die 

Untersuchung relevant und erforderlich sind, einschließlich Informationen zur 

Identifizierung der zu untersuchenden Produkte und gegebenenfalls des Teils des 

Produktes, auf den sich die Untersuchung beschränken sollte, sowie zur 

Identifizierung des Herstellers, des Erzeugers oder des Lieferanten dieser Produkte 

oder von Teilen davon. Bei ihrem Ersuchen um diese Informationen priorisieren die 

federführenden zuständigen Behörden so weit wie möglich die von der 

Untersuchung betroffenen Wirtschaftsakteure an den Stellen der Lieferkette, die 

dem Bereich am nächsten liegen, in dem Zwangsarbeit stattfinden könnte, und 

berücksichtigen so weit wie möglich die Größe und die wirtschaftlichen 

Ressourcen der Wirtschaftsakteure, insbesondere die Frage, ob es sich bei dem 

jeweiligen Wirtschaftsakteur um ein KMU handelt, die Menge der betreffenden 

Produkte, die Komplexität der Lieferkette sowie das Ausmaß der mutmaßlichen 

Zwangsarbeit. Erforderlichenfalls können die Wirtschaftsakteure bei einer 

Kontaktstelle gemäß Artikel 10 um Unterstützung im Hinblick auf die 

Zusammenarbeit mit der federführenden zuständigen Behörde ersuchen. 

(4) Die federführenden zuständigen Behörden setzen den Wirtschaftsakteuren für die 

Übermittlung der in Absatz 3 genannten Informationen eine Frist von mindestens 

30 und höchstens 60 Arbeitstagen. Die Wirtschaftsteilnehmer können jedoch mit 

einer entsprechenden Begründung eine Verlängerung dieser Frist beantragen. Bei 

der Entscheidung über eine solche Verlängerung berücksichtigen die 

federführenden zuständigen Behörden die Größe und die wirtschaftlichen 

Ressourcen der betreffenden Wirtschaftsakteure, einschließlich der Frage, ob es 

sich bei dem jeweiligen Wirtschaftsakteur um ein KMU handelt. 

(5) Die federführenden zuständigen Behörden können bei jeder relevanten 

natürlichen oder juristischen Person Informationen einholen oder diese befragen, 

sofern die betreffende natürliche oder juristische Person einer Befragung zwecks 

Einholung von Informationen über den Gegenstand der Untersuchung zustimmt, 

einschließlich einschlägiger Wirtschaftsakteure und sonstiger Interessenträger. 
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▌ 

(6) Die federführenden zuständigen Behörden können erforderlichenfalls alle 

erforderlichen Kontrollen und Überprüfungen gemäß Artikel 19 durchführen. 

Artikel 19 

Überprüfungen vor Ort 

(1) In Ausnahmefällen, in denen die federführende zuständige Behörde die 

Durchführung von Überprüfungen vor Ort für erforderlich hält, nimmt sie diese 

Überprüfungen vor, wobei sie berücksichtigt, wo das Risiko von Zwangsarbeit 

besteht. 

(2) Besteht das Risiko von Zwangsarbeit im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, so kann 

die federführende zuständige Behörde gemäß nationalem Recht im Einklang mit 

dem Unionsrecht eigene Überprüfungen durchführen. Erforderlichenfalls kann 

die federführende zuständige Behörde andere nationale Behörden, die für die 

Durchführung dieser Verordnung relevant sind, z. B. die Arbeits-, die 

Gesundheits- oder die Steuerbehörde, um Mitarbeit ersuchen. 

(3) Besteht das Risiko von Zwangsarbeit außerhalb des Hoheitsgebiets der Union, so 

kann die Kommission, die als federführende zuständige Behörde handelt, alle 

erforderlichen Kontrollen und Überprüfungen durchführen, sofern die 

betreffenden Wirtschaftsakteure ihre Zustimmung erteilen und die Regierung des 

Drittlandes, in dem die Überprüfungen durchgeführt werden sollen, offiziell 

unterrichtet wurde und keine Einwände erhebt. Gegebenenfalls kann der 

Europäische Auswärtige Dienst um Unterstützung ersucht werden, um diese 

Kontakte zu erleichtern. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 90 

 

Kapitel IV 

Entscheidungen 

Artikel 20 

Entscheidungen ▌ 

(1) Die federführenden zuständigen Behörden prüfen alle nach Kapitel III eingeholten 

Informationen und Nachweise und stellen auf dieser Grundlage innerhalb einer 

angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt der Einleitung der Untersuchung nach 

Artikel 18 Absatz 1 fest, ob die betreffenden Produkte unter Verstoß gegen 

Artikel 3 in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt wurden oder 

ausgeführt werden. Die federführenden zuständigen Behörden bemühen sich, ihre 

Entscheidungen innerhalb von neun Monaten nach Einleitung der Untersuchung 

zu erlassen. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die federführenden zuständigen Behörden einen 

Verstoß gegen Artikel 3 auch auf der Grundlage anderer verfügbarer Informationen 

feststellen, wenn es nicht möglich war, Informationen und Nachweise nach 

Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 Absatz 3 einzuholen, insbesondere wenn ein 

Wirtschaftsakteur oder eine Behörde auf ein Auskunftsersuchen hin 

a) die Vorlage der angeforderten Informationen ohne eine hinreichende 

Begründung verweigert oder 

b) die angeforderten Informationen nicht innerhalb der gesetzten Frist vorlegt, 

ohne dies hinreichend zu begründen, oder 

c) unvollständige oder unrichtige Angaben macht, um die Untersuchung zu 

blockieren, oder 

d) irreführende Angaben macht oder 
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e) die Untersuchung in anderer Weise behindert, auch in Fällen, in denen 

während der Voruntersuchung oder der Untersuchung das Risiko einer von 

staatlichen Behörden auferlegten Zwangsarbeit festgestellt wird. 

(3) Können die federführenden zuständigen Behörden nicht feststellen, dass die 

betreffenden Produkte unter Verstoß gegen Artikel 3 in Verkehr gebracht oder auf 

dem Markt bereitgestellt wurden oder ausgeführt werden, so stellen sie die 

Untersuchung ein und setzen die Wirtschaftsakteure, die von der Untersuchung 

betroffen waren, davon in Kenntnis. Über das in Artikel 7 Absatz 1 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem setzen sie auch alle anderen 

zuständigen Behörden davon in Kenntnis. Die Einstellung der Untersuchung 

schließt nicht aus, dass eine neue Untersuchung in Bezug auf dasselbe Produkt 

und denselben Wirtschaftsakteur eingeleitet wird, falls neue relevante 

Informationen vorliegen. 

▌ 

(4) Stellen die federführenden zuständigen Behörden fest, dass die betreffenden 

Produkte unter Verstoß gegen Artikel 3 in Verkehr gebracht oder auf dem Markt 

bereitgestellt wurden oder ausgeführt werden, so erlassen sie unverzüglich eine 

Entscheidung, die Folgendes beinhaltet: 

a) ein Verbot des Inverkehrbringens oder der Bereitstellung der betreffenden 

Produkte auf dem Unionsmarkt sowie ein Verbot ihrer Ausfuhr; 
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b) eine Anordnung an die von der Untersuchung betroffenen Wirtschaftsakteure, 

die betreffenden bereits in Verkehr gebrachten oder auf dem Markt 

bereitgestellten Produkte vom Unionsmarkt zu nehmen oder Inhalte von einer 

Online-Schnittstelle zu entfernen, die sich auf die betreffenden Produkte 

oder deren Listung beziehen; 

c) eine Anordnung an die von der Untersuchung betroffenen Wirtschaftsakteure, 

die betreffenden Produkte gemäß Artikel 25 aus dem Verkehr zu ziehen oder, 

falls die Bestandteile eines Produkts, bei denen ein Verstoß gegen Artikel 3 

festgestellt wird, ausgetauscht werden können, eine Anordnung, die 

betreffenden Bestandteile des Produkts aus dem Verkehr zu ziehen. 

▌ Gegebenenfalls sind in dem Verbot gemäß Buchstabe a und in der 

Anordnung gemäß Buchstabe c die Bestandteile des Produkts anzugeben, bei 

denen ein Verstoß gegen Artikel 3 festgestellt wurde und die ersetzt werden 

müssen, damit das Produkt in Verkehr gebracht, auf dem Markt 

bereitgestellt oder ausgeführt werden kann. 

▌ 

(5) Abweichend von Absatz 4 Buchstabe c können die federführenden zuständigen 

Behörden, wenn dies zur Vermeidung von Störungen einer Lieferkette von 

strategischer oder kritischer Bedeutung für die Union angezeigt ist, in der in 

Absatz 4 genannten Entscheidung von der Anordnung absehen, das betreffende 

Produkt aus dem Verkehr zu ziehen. Die federführenden zuständigen Behörden 

können stattdessen anordnen, dass das betreffende Produkt für einen bestimmten 

Zeitraum, der nicht länger sein darf als der zur Beseitigung der Zwangsarbeit 

erforderliche Zeitraum, auf Kosten der Wirtschaftsakteure zurückgehalten wird, 

wobei Folgendes gilt: 
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a) Weisen die Wirtschaftsakteure während dieses Zeitraums nach, dass sie die 

Zwangsarbeit in der Lieferkette der betreffenden Produkte beseitigt haben, 

indem sie, ohne diese Produkte zu verändern, die Zwangsarbeit, die in der in 

Absatz 4 genannten Entscheidung festgestellt wurde, beendet haben, so 

überprüft die federführende zuständige Behörde ihre Entscheidung gemäß 

Artikel 21. 

b) Weisen die Wirtschaftsakteure während dieses Zeitraums nicht nach, dass 

sie die Zwangsarbeit in der Lieferkette der betreffenden Produkte beseitigt 

haben, indem sie, ohne diese Produkte zu verändern, die Zwangsarbeit, die 

in der in Absatz 4 genannten Entscheidung festgestellt wurde, beendet 

haben, so findet Absatz 4 Buchstabe c Anwendung. 

(6) Handelt die Kommission als federführende zuständige Behörde, so werden die in 

Absatz 4 genannten Entscheidungen im Wege von Durchführungsrechtsakten in 

Form eines Beschlusses erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(7) Die federführenden zuständigen Behörden teilen die endgültige Entscheidung 

allen Wirtschaftsakteuren, an die sie gerichtet ist, mit und setzen alle zuständigen 

Behörden über das in Artikel 7 Absatz 1 genannte Informations- und 

Kommunikationssystem davon in Kenntnis. 

(8) Entscheidungen, die gemäß Absatz 4 von einer zuständigen Behörde eines 

Mitgliedstaats getroffen werden, werden von den zuständigen Behörden der 

anderen Mitgliedstaaten anerkannt und durchgesetzt, soweit sie Produkte mit 

derselben Identifizierung und aus derselben Lieferkette betreffen, für die 

Zwangsarbeit festgestellt wurde. 
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Artikel 21 

Überprüfung von Entscheidungen zu Verstößen gegen Artikel 3 

(1) Die federführenden zuständigen Behörden ermöglichen den von einer 

Entscheidung nach Artikel 20 betroffenen Wirtschaftsakteuren, jederzeit die 

Überprüfung dieser Entscheidung zu beantragen. Der Überprüfungsantrag muss 

Informationen enthalten, aus denen hervorgeht, dass das Inverkehrbringen der 

Produkte, ihre Bereitstellung auf dem Markt oder ihre Ausfuhr im Einklang mit 

Artikel 3 erfolgt. Diese Informationen müssen wesentliche neue Informationen 

enthalten, die der zuständigen Behörde im Rahmen der Untersuchung noch nicht 

zur Kenntnis gebracht wurden. 

(2) Die federführende zuständige Behörde trifft innerhalb von 30 Arbeitstagen nach 

Eingang des Überprüfungsantrags eine Entscheidung darüber. 

(3) Haben die Wirtschaftsakteure nachgewiesen, dass sie der Entscheidung nach 

Artikel 20 nachgekommen sind und Zwangsarbeit in Bezug auf die betreffenden 

Produkte in ihren Geschäftstätigkeiten oder ihrer Lieferkette unterbunden haben, 

so widerruft die federführende zuständige Behörde ihre Entscheidung mit 

Wirkung für die Zukunft, setzt die Wirtschaftsakteure davon in Kenntnis und 

entfernt die Entscheidung aus dem in Artikel 12 genannten zentralen Portal zum 

Bereich Zwangsarbeit. 

(4) Handelt die Kommission als federführende zuständige Behörde, so wird der in 

Absatz 3 genannte Widerruf im Wege eines Durchführungsrechtsakts umgesetzt. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 35 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. In hinreichend begründeten Fällen 

äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit dem Schutz der 

Verteidigungsrechte und des Eigentums der betreffenden Wirtschaftsakteure 

erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 genannten Verfahren 

sofort geltende Durchführungsrechtsakte. Diese gelten für einen Zeitraum von 

höchstens zwölf Monaten. 
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(5) Wirtschaftsakteure, die von einer Entscheidung einer zuständigen Behörde eines 

Mitgliedstaats nach dieser Verordnung betroffen sind, können ein Gericht 

anrufen, um die verfahrensrechtliche und materielle Rechtmäßigkeit der 

Entscheidung zu überprüfen. 

(6) Absatz 4 lässt einzelstaatliche Rechtsvorschriften unberührt, die vorschreiben, dass 

die verwaltungsbehördlichen Überprüfungsverfahren ausgeschöpft werden 

müssen, bevor ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird. 

(7) Entscheidungen, die von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß der 

vorliegenden Verordnung erlassen werden, lassen gerichtliche Entscheidungen 

der nationalen Gerichtsbarkeit unberührt, die in Bezug auf dieselben 

Wirtschaftsakteure oder Produkte getroffen werden. 

Artikel 22 

Inhalt der Entscheidung 

(1) Die Entscheidung gemäß Artikel 20 muss Folgendes enthalten: 

a) die Ergebnisse der Untersuchung und die den Feststellungen zugrunde 

liegenden Informationen und Nachweise; 

b) ▌angemessene, 30 Arbeitstage nicht unterschreitende Fristen, innerhalb derer 

die Wirtschaftsakteure den Anordnungen nachkommen müssen. Bei 

verderblichen Produkten, Tieren und Pflanzen darf die Frist zehn 

Arbeitstage nicht unterschreiten. Bei der Festsetzung der Fristen 

berücksichtigt die federführende zuständige Behörde die Größe und die 

wirtschaftlichen Ressourcen des Wirtschaftsakteurs, einschließlich der Frage, 

ob es sich bei diesem um ein KMU handelt, den Anteil des Bestandteils an 

dem Produkt und die Frage, ob der Bestandteil ausgetauscht werden kann. 

Die Fristen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu dem Zeitraum 

stehen, der erforderlich ist, um den verschiedenen Anordnungen 

nachzukommen, und dürfen die erforderliche Dauer nicht überschreiten; 
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c) alle relevanten Informationen, insbesondere die zur Identifizierung des von der 

Entscheidung betroffenen Produkts notwendigen Angaben, einschließlich der 

Angaben zum Hersteller, zum Erzeuger und zu den Produktlieferanten sowie 

gegebenenfalls zur Produktionsstätte; 

d) soweit verfügbar und anwendbar, die nach den zollrechtlichen Vorschriften im 

Sinne des Artikels 5 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 

erforderlichen Informationen; 

e) Informationen über die Möglichkeiten einer gerichtlichen Überprüfung 

einer Entscheidung. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Präzisierung der einzelnen 

Elemente der in die Entscheidungen aufzunehmenden Informationen. Dazu gehören 

in jedem Fall Angaben zu den Informationen, die den Zollbehörden gemäß 

Artikel 27 Absatz 3 zu übermitteln oder zur Verfügung zu stellen sind, um die 

Identifizierung der Produkte gemäß Artikel 26 Absatz 4 zu ermöglichen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

KAPITEL V 

Durchsetzung 

Abschnitt I 

Zuständige Behörden 

Artikel 23 

Durchsetzung der Entscheidungen durch die zuständigen Behörden 

(1) Kommt ein Wirtschaftsakteur innerhalb der in Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten angemessenen Frist der Entscheidung gemäß Artikel 20 Absatz 4 nicht 

nach, so sind die zuständigen Behörden für die Durchsetzung der Entscheidung 

zuständig und stellen sicher, 
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a) dass das Inverkehrbringen oder die Bereitstellung der betreffenden Produkte 

auf dem Unionsmarkt sowie deren Ausfuhr verboten ist; 

b) dass die betreffenden Produkte, die bereits in Verkehr gebracht oder auf dem 

Markt bereitgestellt wurden, von den einschlägigen Behörden im Einklang 

mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht vom Unionsmarkt 

genommen werden; 

c) dass die betreffenden Produkte, die bei dem jeweiligen Wirtschaftsakteur 

verblieben sind, auf Kosten des Wirtschaftsakteurs im Einklang mit 

Artikel 25 aus dem Verkehr gezogen werden; 

d) dass der Zugang zu den betreffenden Produkten und zu deren Listung 

beschränkt wird, indem der betreffende Dritte aufgefordert wird, 

entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 

(2) Kommt der Wirtschaftsakteur der Entscheidung nicht nach, so verhängt die 

zuständige Behörde entweder direkt, in Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

oder durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden Sanktionen gegen den 

Wirtschaftsakteur gemäß Artikel 37. 
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Artikel 24 

Rücknahme von Produkten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden 

(1) Jede Entscheidung, gemäß Artikel 20 Absatz 4 die Rücknahme der bereits auf dem 

Unionsmarkt in Verkehr gebrachten oder bereitgestellten Produkte und deren 

Aus-dem-Verkehr-Ziehen anzuordnen, wird den Marktüberwachungsbehörden im 

Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2019/1020 oder anderen für das 

betreffende Produkt zuständigen Behörden über das in Artikel 7 Absatz 1 

genannte Informations- und Kommunikationssystem mitgeteilt. 

(2) Die Durchsetzung der Rücknahme von Produkten obliegt der zuständigen Behörde 

in Abstimmung mit allen anderen für das betreffende Produkt zuständigen 

Behörden. 

Artikel 25 

Aus-dem-Verkehr-Ziehen von Produkten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden 

Im Einklang mit der in der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates38 festgelegten Abfallhierarchie müssen die Wirtschaftsakteure und die für das Aus-

dem-Verkehr-Ziehen von Produkten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die 

betreffenden Produkte gemäß Artikel 20 Absatz 4 Buchstabe c aus dem Verkehr ziehen, 

indem sie sie recyceln oder, wenn dies nicht möglich ist, die Produkte unbrauchbar 

machen. Verderbliche Produkte werden aus dem Verkehr gezogen, indem sie zu 

gemeinnützigen oder im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken gespendet werden oder, 

wenn dies nicht möglich ist, indem sie unbrauchbar gemacht werden. 

▌ 

                                                
38 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 
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Abschnitt II 

Zollbehörden 

Artikel 26 

Kontrollen durch die Zollbehörden 

(1) Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen oder diesen verlassen, unterliegen den 

in diesem Abschnitt festgelegten Kontrollen und Maßnahmen. 

(2) Die Anwendung dieses Abschnitts lässt alle anderen Rechtsakte der Union über das 

Zollrisikomanagement, Zollkontrollen, die Überlassung von Waren zum 

zollrechtlich freien Verkehr und die Ausfuhr, insbesondere die Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013, unberührt. 

(3) Die federführende zuständige Behörde teilt den Zollbehörden der Mitgliedstaaten 

unverzüglich Entscheidungen nach Artikel 20 Absatz 4 mit, das Inverkehrbringen 

oder die Bereitstellung der Produkte auf dem Unionsmarkt und ihre Ausfuhr zu 

verbieten. 

(4) Die Zollbehörden stützen sich auf die nach Absatz 3 mitgeteilten Entscheidungen, 

um Produkte zu identifizieren, bei denen das Verbot nach Artikel 3 möglicherweise 

nicht eingehalten wurde. Zu diesem Zweck führen sie auf der Grundlage des 

Risikomanagements gemäß ▌der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 Kontrollen von 

Produkten durch, die auf den Unionsmarkt gelangen oder ihn verlassen. 

(5) Jede nach Artikel 21 vorgenommene Rücknahme oder Änderung einer 

Entscheidung gemäß Artikel 20 Absatz 4 teilt die federführende zuständige Behörde 

den Zollbehörden der Mitgliedstaaten unverzüglich mit. 

▌ 
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Artikel 27 

Zusätzliche Informationen, die den Zollbehörden zu übermitteln oder zur Verfügung zu 

stellen sind 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Einklang mit Artikel 33 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung dadurch zu ergänzen, dass 

festgelegt wird, für welche Produkte oder Produktgruppen die in Absatz 2 genannten 

Informationen den Zollbehörden zu übermitteln sind. Die betreffenden Produkte 

oder Produktgruppen werden nach einem verhältnismäßigen Ansatz ausgewählt, 

der unter anderem auf den in der Datenbank verfügbaren Informationen, den 

Informationen, die in das Informations- und Kommunikationssystem ▌eingegeben 

werden, und den im Netzwerk ausgetauschten fundierten Informationen aufbaut. 

(2) Die Person, die beabsichtigt, ein Produkt, das unter einen gemäß Absatz 1 

erlassenen delegierten Rechtsakt fällt, in das Zollverfahren „Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr“ oder „Ausfuhr“ zu überführen, übermittelt den 

Zollbehörden Informationen zur Identifizierung des Produkts, Informationen über 

den Hersteller oder Erzeuger und Informationen über die Produktlieferanten bzw. 

stellt ihnen diese zur Verfügung, es sei denn, die Bereitstellung dieser 

Informationen ist bereits nach den zollrechtlichen Vorschriften im Sinne des 

Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 erforderlich. 

(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen die Einzelheiten 

der Durchführung der Absätze 1 und 2 sowie die Einzelheiten der dem Zoll gemäß 

Absatz 1 zu übermittelnden oder zur Verfügung zu stellenden Informationen 

festgelegt werden. 

(4) Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 35 

Absatz 2 erlassen. 
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(5) Wurde ein bestimmtes Produkt in einer Entscheidung gemäß Artikel 20 Absatz 4 

identifiziert, so findet das Verfahren gemäß Artikel 34 auf delegierte Rechtsakte, die 

gemäß Absatz 1 erlassen werden, Anwendung, damit die Zollbehörden in Bezug auf 

dieses Produkt unverzüglich tätig werden können. 

Artikel 28 

Aussetzung 

Stellen die Zollbehörden über ihr einschlägiges Risikomanagementsystem fest, dass ein 

Produkt, das auf den Unionsmarkt gelangt oder ihn verlässt, gemäß einer nach Artikel 26 

Absatz 3 übermittelten Entscheidung gegen Artikel 3 verstoßen könnte, so setzen sie die 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder die Ausfuhr dieses Produkts aus. Die 

Zollbehörden setzen die ▌zuständigen Behörden ihres jeweiligen Mitgliedstaats unverzüglich 

über die Aussetzung in Kenntnis und übermitteln ihnen alle sachdienlichen Informationen, 

anhand deren diese feststellen können, ob für das Produkt eine gemäß Artikel 26 Absatz 3 

mitgeteilte Entscheidung gilt. 

Artikel 29 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder Ausfuhr 

(1) Wurde die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder die Ausfuhr eines 

Produkts gemäß Artikel 28 ausgesetzt, so ist das Produkt in den zollrechtlich freien 

Verkehr zu überlassen oder auszuführen, wenn alle übrigen Anforderungen und 

Förmlichkeiten für diese Überlassung oder Ausfuhr sowie eine der folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Innerhalb von vier Arbeitstagen nach der Aussetzung wurden die Zollbehörden 

von den zuständigen Behörden nicht um eine Aufrechterhaltung der 

Aussetzung gebeten. Bei verderblichen Produkten, Tieren und Pflanzen beträgt 

diese Frist zwei Arbeitstage. 
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b) Die zuständigen Behörden haben die Zollbehörden über ihre Zustimmung zur 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder zur Ausfuhr gemäß dieser 

Verordnung in Kenntnis gesetzt. 

(2) Die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder die Ausfuhr gilt nicht als 

Nachweis für die Einhaltung des Unionsrechts und insbesondere dieser Verordnung. 

Artikel 30 

Ablehnung der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder der Ausfuhr 

(1) Kommen die zuständigen Behörden zu dem Schluss, dass es sich bei einem ihnen 

gemäß Artikel 28 gemeldeten Produkt nach einer Entscheidung gemäß Artikel 20 um 

ein in Zwangsarbeit hergestelltes Produkt handelt, so weisen sie die Zollbehörden an, 

es weder zum zollrechtlich freien Verkehr zu überlassen noch seine Ausfuhr zu 

gestatten. 

(2) Die zuständigen Behörden geben diese Informationen unverzüglich in das in 

Artikel 7 Absatz 1 genannte Informations- und Kommunikationssystem ein und 

teilen dies den Zollbehörden mit. Im Anschluss an diese Mitteilung gestatten die 

Zollbehörden die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder die Ausfuhr des 

betreffenden Produkts nicht und nehmen im Zoll-Datenverarbeitungssystem und 

nach Möglichkeit in die dem Produkt beigefügte Warenrechnung und in alle 

sonstigen einschlägigen Begleitunterlagen den folgenden Hinweis auf: 

 „In Zwangsarbeit hergestelltes Produkt – Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr/Ausfuhr nicht gestattet – Verordnung (EU) …/…“ [Amt für 

Veröffentlichungen: bitte den Verweis auf diese Verordnung einfügen]. 
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(3) Wurde die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder die Ausfuhr eines 

Produkts gemäß Absatz 1 abgelehnt, so ziehen die Zollbehörden ▌das betreffende 

Produkt nach Maßgabe des mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden nationalen 

Rechts aus dem Verkehr ▌. ▌ 

(4) Auf Ersuchen einer zuständigen Behörde und im Namen und unter der 

Verantwortung dieser zuständigen Behörde können die Zollbehörden alternativ 

das Produkt beschlagnahmen und der zuständigen Behörde zur Verfügung und 

unter deren Aufsicht stellen. In solchen Fällen ergreift die zuständige Behörde die 

erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das betreffende Produkt 

gemäß Artikel 25 aus dem Verkehr gezogen wird. 

Artikel 31 

Informationsaustausch und Zusammenarbeit 

(1) Um eine risikobasierte Analyse für Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen oder 

ihn verlassen, zu ermöglichen und um sicherzustellen, dass die Kontrollen wirksam 

sind und im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung durchgeführt 

werden, arbeiten die Kommission, die zuständigen Behörden und die Zollbehörden 

eng zusammen und tauschen risikobezogene Informationen aus, wobei die 

Kommission eine koordinierende Rolle einnimmt. 

(2) Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und der Austausch von 

risikobezogenen Informationen, die für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben im 

Rahmen dieser Verordnung erforderlich sind, ▌auch auf elektronischem Wege, 

erfolgen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 

a) zwischen den Zollbehörden ▌; 

b) zwischen den zuständigen Behörden und den Zollbehörden ▌. 
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Kapitel VI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 32 

Vertraulichkeit 

(1) Die aufgrund dieser Verordnung erlangten Informationen dürfen von den 

zuständigen Behörden nur für die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden, es 

sei denn, das Unionsrecht oder das mit dem Unionsrecht im Einklang stehende 

nationale Recht sieht etwas anderes vor.▌ 

(2) ▌Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden behandeln die 

Identität derjenigen, die Informationen bereitstellen, oder die übermittelten 

Informationen nach Maßgabe des Unionsrechts oder des mit dem Unionsrecht im 

Einklang stehenden nationalen Rechts als vertraulich, sofern von den die 

Informationen bereitstellenden Personen nichts anderes angegeben wird ▌. 

(3) Absatz 2 steht der Bekanntgabe allgemeiner Informationen in zusammengefasster 

Form durch die Kommission nicht entgegen, sofern diese allgemeinen Informationen 

keine Angaben enthalten, die Rückschlüsse auf die Identität des Bereitstellers der 

Informationen ermöglichen. Bei einer solchen Bekanntgabe von allgemeinen 

Informationen in zusammengefasster Form ist dem berechtigten Interesse der 

betroffenen Parteien an der Verhinderung einer Offenlegung ihrer vertraulichen 

Informationen Rechnung zu tragen. 

▌ 
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Artikel 33 

▌Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 27 Absatz 1 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 27 Absatz 1 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung39 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

                                                
39 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 

der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere 
Rechtsetzung (ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 27 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 34 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 

Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. 

Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens 

angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 

Artikels 33 Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 

diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt unverzüglich nach der Übermittlung 

des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, 

auf. 

Artikel 35 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne ▌der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

Artikel 36 

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 

In Teil I.C.1 des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/1937 wird folgende Nummer angefügt: 

„iv) Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 

ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt 

und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937.“ 

Artikel 37 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Nichteinhaltung 

einer Entscheidung gemäß Artikel 20 zu verhängen sind, und treffen alle für die 

Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen nach Maßgabe des 

nationalen Rechts. 

(2) Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sein. Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass bei den Sanktionen nach 

Absatz 1 gegebenenfalls die folgenden Aspekte gebührend berücksichtigt werden: 

a) Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) einschlägige frühere Verstöße des Wirtschaftsakteurs; 

c) der Umfang der Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden; 
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d) jegliche anderen mildernden oder erschwerenden Umstände im jeweiligen 

Fall, wie etwa unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte 

finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen bis 

zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] mit ▌und melden ihr 

unverzüglich alle diesbezüglichen Änderungen. 

(4) Bei der Festlegung von Vorschriften über die anwendbaren Sanktionen gemäß den 

Absätzen 1 und 2 tragen die Mitgliedstaaten den in Artikel 11 genannten Leitlinien 

weitestmöglich Rechnung. 

Artikel 38 

Bewertung und Überarbeitung 

(1) Bis zwei Jahre nach Geltungsbeginn dieser Verordnung und danach alle fünf 

Jahre führt die Kommission eine Bewertung der Durchsetzung und Durchführung 

dieser Verordnung durch. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht 

mit den wichtigsten Ergebnissen vor. Insbesondere wird Folgendes bewertet: 

a) die Frage, ob der bestehende Mechanismus wirksam zu den Zielen dieser 

Verordnung gemäß Artikel 1 beiträgt, d. h. zur Beseitigung von in 

Zwangsarbeit hergestellten Produkten aus dem Binnenmarkt und zur 

Leistung eines Beitrags zur Bekämpfung von Zwangsarbeit; 

b) die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, auch innerhalb 

des Netzwerks, sowie zwischen allen anderen einschlägigen Behörden bei der 

Anwendung dieser Verordnung; 
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c) die Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit als Beitrag zur 

Beseitigung von Zwangsarbeit in globalen Lieferketten; 

d) die Auswirkungen der Verfahren im Zusammenhang mit den 

Untersuchungen und Entscheidungen auf Unternehmen – insbesondere auf 

KMU –, auch auf deren Wettbewerbsfähigkeit; 

e) die Kosten, die Wirtschaftsakteuren, insbesondere KMU, durch die 

Einhaltung der Vorschriften entstehen; 

f) das allgemeine Kosten-Nutzen-Verhältnis und die Wirksamkeit des Verbots. 

Sofern die Kommission dies für angemessen erachtet, wird dem Bericht ein 

Legislativvorschlag zur Änderung der einschlägigen Bestimmungen dieser 

Verordnung beigefügt. 

(2) In dem Bericht wird auch bewertet, ob der Anwendungsbereich auf 

Nebendienstleistungen zur Gewinnung, Ernte, Erzeugung oder Herstellung von 

Produkten ausgeweitet werden sollte. 

(3) In dem im Rahmen der Bewertung gemäß Absatz 1 Buchstabe a erstellten Bericht 

werden auch die Auswirkungen dieser Verordnung auf die Opfer von 

Zwangsarbeit behandelt, wobei besonderes Augenmerk auf die Lage von Frauen 

und Kindern gelegt wird. Die Bewertung dieser Auswirkungen beruht auf der 

regelmäßigen Überwachung der Informationen internationaler Organisationen 

und einschlägiger Interessenträger. 

(4) In ihrem Bericht prüft die Kommission zudem, ob ein spezifischer Mechanismus 

erforderlich ist, in dessen Rahmen Zwangsarbeit bekämpft und in Bezug auf 

Zwangsarbeit Abhilfe geleistet wird, was auch eine Folgenabschätzung zu der 

Umsetzung eines solchen Mechanismus umfasst. 
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Artikel 39 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Artikel 5 Absatz 3, Artikel 7, Artikel 8, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 11, Artikel 33, Artikel 34, 

Artikel 35 und Artikel 37 Absatz 3 sind jedoch ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] anwendbar. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0310
Änderung der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer (COM(2022)0732 – C9-0431/2022 – 2022/0426(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0732),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 82 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0431/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 8. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung,

                                               
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 108.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter (A9-0285/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0426 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 82 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 108. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Menschenhandel ist eine schwere Straftat, die häufig im Rahmen der organisierten 

Kriminalität begangen wird und bei der es sich um einen schwerwiegenden Verstoß 

gegen die Grundrechte handelt, der in der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (im Folgenden „Charta“) ausdrücklich verboten ist. Die Verhütung und 

Bekämpfung des Menschenhandels und die Unterstützung seiner Opfer, 

unabhängig von ihrem Herkunftsland, ist für die Union und die Mitgliedstaaten 

weiterhin ein vorrangiges Ziel. 

(2) Der Menschenhandel hat verschiedene Ursachen. Armut, Konflikte, Ungleichheit, 

geschlechtsspezifische Gewalt, das Fehlen von tragfähigen 

Beschäftigungsmöglichkeiten oder sozialer Unterstützung, humanitäre Krisen, 

Staatenlosigkeit und Diskriminierung gehören zu den Hauptfaktoren, die dazu 

führen, dass Personen, insbesondere Frauen, Kinder und Angehörige 

marginalisierter Gruppen, der Gefahr von Menschenhandel ausgesetzt sind. 

(3) Die Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates3 ist das 

wichtigste Rechtsinstrument der Union zur Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer. Mit der genannten Richtlinie wurde ein 

umfassender Rahmen für die Bekämpfung des Menschenhandels geschaffen, indem 

Mindestvorschriften zur Definition von Straftaten und Strafen festgelegt wurden. Des 

Weiteren beinhaltet die Richtlinie Bestimmungen zur Stärkung der Prävention des 

Menschenhandels, der Unterstützung und des Schutzes der Opfer unter 

Berücksichtigung der Geschlechterperspektive und der Interessen von Menschen mit 

Behinderung und von Kindern sowie eines auf die Opfer ausgerichteten Ansatzes. 

                                                
3 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 

2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates 
(ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1). 
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(4) In Kombination mit intersektionaler Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

und anderer nach Unionsrecht verbotener Diskriminierungsgründe kann 

Menschenhandel besonders schwere Auswirkungen haben. Die Mitgliedstaaten 

sollten daher die Opfer, die von einer solchen intersektionalen Diskriminierung 

betroffen – und daher umso schutzbedürftiger – sind, gebührend berücksichtigen, 

indem sie spezifische Maßnahmen für Fälle vorsehen, in denen intersektionale 

Diskriminierung vorliegt. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Diskriminierung 

aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft gelten. 

(5) In ihrer Mitteilung vom 14. April 2021 über die Strategie der EU zur Bekämpfung 

des Menschenhandels 2021–2025 legte die Kommission im Rahmen eines 

multidisziplinären und umfassenden Ansatzes politische Maßnahmen fest – von der 

Prävention des Menschenhandels über den Schutz der Opfer bis hin zur Verfolgung 

und Verurteilung von Menschenhändlern. Diese Mitteilung enthielt eine Reihe von 

Maßnahmen, die unter enger Einbindung von Organisationen der Zivilgesellschaft 

durchzuführen sind. Um gegen die sich im Bereich des Menschenhandels 

vollziehenden Entwicklungen vorzugehen, die von der Kommission ermittelten 

Defizite zu beheben und die Anstrengungen zur Bekämpfung dieser Straftat weiter 

zu intensivieren, ist eine Änderung der Richtlinie 2011/36/EU unabdingbar. Die mit 

Blick auf das strafrechtliche Vorgehen ermittelten Defizite, die eine Anpassung des 

Rechtsrahmens notwendig machen, betreffen Straftaten im Zusammenhang mit dem 

Menschenhandel, die im Interesse juristischer Personen begangen werden, die 

Regelung für die Datenerhebung, die Zusammenarbeit und Koordinierung auf 

Unionsebene und auf nationaler Ebene und die einzelstaatlichen Systeme für die 

frühzeitige Erkennung und Identifizierung, spezialisierte Unterstützung und 

Betreuung der Opfer von Menschenhandel. 
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(6) Ausbeutung von Leihmutterschaft, Zwangsheirat oder illegale Adoption können 

bereits unter Straftaten im Zusammenhang mit dem Menschenhandel im Sinne 

der Richtlinie 2011/36/EU fallen, sofern alle Tatbestandsmerkmale dieser 

Straftaten erfüllt sind. Angesichts der Schwere dieser Praktiken und um gegen die 

kontinuierlich steigende Zahl und Relevanz von Straftaten im Zusammenhang mit 

dem Menschenhandel vorzugehen, die zu anderen Zwecken als der sexuellen 

Ausbeutung oder der Ausbeutung von Arbeitskräften begangen werden, sollten die 

Ausbeutung von Leihmutterschaft, von Zwangsheirat oder von illegaler Adoption 

als Formen der Ausbeutung in die genannte Richtlinie aufgenommen werden, 

soweit diese die Tatbestandsmerkmale des Menschenhandels, einschließlich des 

Merkmals betreffend die Mittel, erfüllen. Insbesondere was den Menschenhandel 

zu Zwecken der Ausbeutung von Leihmutterschaft angeht, ist die vorliegende 

Richtlinie gezielt gegen jene gerichtet, die Frauen durch Zwang oder Täuschung 

dazu bewegen, eine Leihmutterschaft zu übernehmen. Die in der vorliegenden 

Richtlinie an der Richtlinie 2011/36/EU vorgenommenen Änderungen lassen die 

Definitionen von Heirat, Adoption, Zwangsheirat und illegaler Adoption oder der 

damit zusammenhängenden Straftaten, mit Ausnahme der Definition des 

Menschenhandels, die im nationalen oder internationalen Recht vorgesehen sind, 

unberührt. Außerdem lassen diese Vorschriften die nationalen Vorschriften zur 

Leihmutterschaft, auch im Familienrecht und im Strafrecht, unberührt. 

(7) Bei Kindern, die in Heimen oder geschlossenen Einrichtungen untergebracht sind, 

handelt es sich um eine für den Menschenhandel besonders anfällige 

Personengruppe. Sie können zum Zeitpunkt ihrer Unterbringung und während 

ihres Aufenthalts in diesen Einrichtungen sowie nach ihrer Entlassung aus diesen 

Einrichtungen zu Opfern von Menschenhandel werden. 
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(8) Eine wachsende Zahl von Straftaten im Zusammenhang mit dem Menschenhandel 

wird mittels Informations- oder Kommunikationstechnologien begangen oder 

begünstigt. Menschenhändler nutzen häufig das Internet und soziale Medien, unter 

anderem, um Opfer anzuwerben, anzubieten oder auszubeuten, sie zu kontrollieren 

und ihre Beförderung zu organisieren. Das Internet und soziale Medien werden 

zudem für die Verbreitung ausbeuterischer Inhalte genutzt. Darüber hinaus 

beeinträchtigt Informationstechnologie die zügige Erkennung der Straftat und die 

Identifizierung der Opfer und der Täter. ▌ 
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(9) Der bestehende Rechtsrahmen der Richtlinie 2011/36/EU umfasst im Rahmen der 

Definition von Menschenhandel bereits Straftaten, die unter Verwendung von 

Informations- und Kommunikationstechnologien begangen werden, beispielsweise 

bei der Anwerbung und Ausbeutung von Opfern, der Organisation ihrer 

Beförderung und Unterbringung, dem Anbieten von Opfern im Internet und der 

Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden, der Kontrolle von Opfern sowie der 

Kommunikation zwischen Tätern, einschließlich aller damit zusammenhängenden 

Finanztransaktionen. Um dieser Vorgehensweise von Menschenhändlern 

entgegenzutreten, müssen im Bereich der Strafverfolgung die digitalen 

Fähigkeiten und Fachkenntnisse verbessert werden, um mit den technologischen 

Entwicklungen Schritt zu halten. Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten 

ersucht, Präventionsmaßnahmen – insbesondere zur Eindämmung der 

Nachfrage – in Erwägung zu ziehen, mit denen das Problem der missbräuchlichen 

Verwendung von Online-Diensten zum Zwecke des Menschenhandels angegangen 

wird. 

(10) Zudem sollte bei der Bemessung der Strafen für Menschenhandel der besonderen 

Verwerflichkeit aufgrund der Schwere dieser Art von Straftaten und der besonders 

schädlichen und langfristigen Auswirkungen dieser Taten auf die Opfer 

Rechnung getragen werden. Dies umfasst auch die verstärkende Wirkung der 

Verbreitung ausbeuterischer Inhalte, und zwar auch der Verbreitung in 

geschlossenen Gruppen, zu denen nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern 

Zugang hat. Daher ist es erforderlich, die Verbreitung mittels Informations- und 

Kommunikationstechnologien von Bildern oder Videos oder von ähnlichem 

Material sexueller Natur, auf dem das Opfer dargestellt ist, als erschwerenden 

Umstand zu bestimmen. 
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(11) Auch wenn keine Verpflichtung besteht, das Strafmaß zu verschärfen, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Richter und Gerichte bei der Verurteilung von 

Tätern erschwerenden Umständen im Sinne dieser Richtlinie Rechnung tragen 

können. Es liegt im Ermessen des Richters oder des Gerichts, darüber zu 

entscheiden, ob unter Berücksichtigung aller Fakten des betreffenden Falls 

aufgrund von speziellen erschwerenden Umständen das Strafmaß zu verschärfen 

ist. Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet sein, erschwerende Umstände 

vorzusehen, wenn das nationale Recht vorsieht, dass die Verbreitung mittels 

Informations- und Kommunikationstechnologien von Bildern oder Videos oder 

von ähnlichem Material sexueller Natur, auf dem das Opfer dargestellt ist, als 

eigene Straftat definiert ist, und daher nach nationalem Recht strenger bestraft 

werden kann. 

(12) Um das Vorgehen der Strafjustiz gegen zugunsten juristischer Personen begangene 

Straftaten im Zusammenhang mit dem Menschenhandel zu stärken und die 

Begehung solcher Straftaten zu verhindern, sollte die Gestaltung der Sanktionen für 

juristische Personen präzisiert und mit anderen strafrechtlichen Instrumenten der 

Union abgestimmt werden. Nach den Richtlinien 2014/23/EU4, 2014/24/EU5 und 

2014/25/EU6 des Europäischen Parlaments und des Rates ist eine rechtskräftige 

Verurteilung wegen Kinderarbeit oder anderen Formen des Menschenhandels ein 

Ausschlussgrund von der Teilnahme an einem Verfahren zur Auftrags- oder 

Konzessionsvergabe. Die Mitgliedstaaten können jedoch auch beschließen, den 

Ausschluss juristischer Personen von Verfahren zur Auftrags- oder 

Konzessionsvergabe so in die strafrechtlichen und nicht strafrechtlichen 

Sanktionen oder Maßnahmen aufzunehmen, die gegen juristische Personen 

verhängt werden können, dass auch Aufträge und Konzessionen unterhalb der 

Schwellenwerte nach den jeweiligen Richtlinien darin enthalten sind. 

                                                
4 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1). 
5 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

6 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=


 

 120 

(13) Die Richtlinie (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates7+ 

enthält Mindestvorschriften in Strafsachen für die Sicherstellung und Einziehung 

von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten und ist auf die von der Richtlinie 

2011/36/EU erfassten Straftaten anwendbar. Die Bestimmungen der Richtlinie 

2011/36/EU betreffend Sicherstellung und Einziehung sind daher obsolet und 

sollten aufgehoben werden. 

                                                
7 Richtlinie (EU) 2014/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom (ABl. L, 

…, ELI …). 
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 3/24 

(2022/0167(COD)) einfügen sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der 
Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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(14) In der Richtlinie 2011/36/EU ist die Möglichkeit des Verzichts auf Strafverfolgung 

oder der Straffreiheit der Opfer von Menschenhandel in Bezug auf strafbare 

Handlungen festgelegt, zu denen Opfer sich als unmittelbare Folge davon, dass sie 

dem Menschenhandel ausgesetzt waren, gezwungen sahen. Es ist angebracht, den 

Geltungsbereich der entsprechenden Bestimmung auf alle unrechtmäßigen 

Handlungen auszuweiten, zu denen Opfer sich als unmittelbare Folge davon, dass 

sie dem Menschenhandel ausgesetzt waren, gezwungen sahen, wie 

Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf Prostitution, Betteltätigkeiten, Herumlungern 

oder nicht angemeldete Erwerbstätigkeit oder sonstige Handlungen, die zwar an 

sich nicht strafrechtlich geahndet werden, jedoch Verwaltungsstrafen oder 

Geldbußen nach sich ziehen, im Einklang mit nationalem Recht, um die Opfer des 

Menschenhandels weiterhin zu ermutigen, eine solche Straftat zu melden oder 

Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, und ihnen Gewissheit über die 

Möglichkeit des Verzichts auf Strafverfolgung oder der Straffreiheit zu geben. 
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(15) Um die einzelstaatlichen Kapazitäten für die frühzeitige Erkennung und 

Identifizierung der Opfer und deren Verweisung an geeignete Schutz-, 

Unterstützungs- und Betreuungsdienste zu stärken, ist es notwendig, dass die 

Mitgliedstaaten im Wege von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften einen oder 

mehrere Verweisungsmechanismen einrichten. Die Einrichtung formeller 

▌Verweisungsmechanismen und die Benennung einer nationalen Kontaktstelle für die 

grenzüberschreitende Verweisung der Opfer sind unverzichtbar für die Verbesserung 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Ein Verweisungsmechanismus sollte ein 

transparenter, zugänglicher und harmonisierter Rahmen sein, der die frühzeitige 

Erkennung und Identifizierung, Unterstützung und Betreuung der Opfer von 

Menschenhandel sowie deren Verweisung an die zuständigen nationalen 

Organisationen und Stellen erleichtert. In einem solchen Rahmen sollten die 

teilnehmenden zuständigen Behörden, Organisationen der Zivilgesellschaft und 

anderen Interessenträger benannt und ihre jeweiligen Zuständigkeiten, einschließlich 

der Verfahren und der Kommunikationswege, festgelegt werden. Diese 

Verweisungsmechanismen können die Form einer Reihe festgelegter Verfahren, 

Leitlinien, Kooperationsvereinbarungen oder Protokolle annehmen. 

Ein Verweisungsmechanismus sollte für alle Opfer und für alle Formen von 

Menschenhandelsdelikten gelten, wobei die individuelle Schutzbedürftigkeit der 

Opfer zu berücksichtigen ist. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, einen 

einzigen Verweisungsmechanismus einzurichten, wenn die Organisation der 

öffentlichen Verwaltung dies zulässt. Die Kontaktstellen sollten als Anlaufstellen 

dienen, die für die grenzüberschreitende Verweisung von Opfern zuständig sind, 

und zwar bezüglich der Beziehungen zwischen den Behörden oder Institutionen, 

die für die grenzüberschreitende Unterstützung von Opfern in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten zuständig sind, aber nicht als Anlaufstellen für die Opfer selbst. 

Die Kontaktstellen können auf bestehenden Mechanismen oder Governance-

Strukturen aufbauen und müssen nationale Beschwerdemechanismen oder 

Hotlines nicht ersetzen. 
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(16) Um die Unterstützung und Betreuung der Opfer von Menschenhandel zu 

verbessern, sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Opfer zu 

Schutzunterkünften und sicherer Unterbringung, die den besonderen 

Bedürfnissen der Opfer von Menschenhandel gerecht werden, Zugang haben. Um 

die Sicherheit mutmaßlicher oder identifizierter Opfer zu verstärken, werden die 

Mitgliedstaaten aufgefordert, zu verlangen, dass Personal, das in 

Schutzunterkünften mit Opfern von Menschenhandel in Kontakt kommt, keine 

Vorstrafen hat in Bezug auf Menschenhandel oder Straftaten oder sonstige 

strafbare Handlungen, die Anlass zu ernsten Zweifeln geben, dass das Personal in 

der Lage ist, eine verantwortungsvolle Aufgabe gegenüber den Opfern zu 

übernehmen. 

(17) Menschen mit Behinderungen, und in besonderem Maße Frauen und Kinder, sind 

einem höheren Risiko ausgesetzt, Opfer von Menschenhandel zu werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten bei der Bereitstellung von Maßnahmen zur Unterstützung 

der Opfer den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen, die 

Opfer von Menschenhandel geworden sind, Rechnung tragen. 

(18) Die Mitgliedstaaten sollten zudem dafür sorgen, dass Opfer unabhängig von ihrer 

Staatsangehörigkeit oder Staatenlosigkeit, ihrer Staatsbürgerschaft, ihres 

Aufenthaltsorts oder ihrer Aufenthaltsberechtigung sowie von der sie betreffenden 

Form der Ausbeutung Unterstützung erhalten. Das Ziel der Unterstützung sollte in 

der vollständigen Wiedereingliederung in die Gesellschaft bestehen, wobei dies 

auch Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung und Zugang zum 

Arbeitsmarkt, im Einklang mit nationalem Recht, umfassen kann, sowie die 

Rückkehr in ein unabhängiges Leben. 

(19) Die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen von Asylverfahren der spezifischen 

Situation der Schutzbedürftigkeit der Opfer von Menschenhandel, die 

internationalen Schutz benötigen können, Rechnung tragen, unter anderem – 

sofern anwendbar – durch besondere Verfahrensgarantien gemäß der Verordnung 

(EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates8+ sowie durch die 

                                                
8 Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen 
Schutzes in der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. L, ..., 
ELI: ...). 
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Berücksichtigung besonderer Aufnahmebedürfnisse gemäß der Richtlinie (EU) 

2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates9++. 

(20) Um zu verhindern, dass Opfer innerhalb der Union erneut dem Menschenhandel 

ausgesetzt sind, ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten bei der Überstellung von 

Opfern im Rahmen der Verordnung (EU) (EU) 2024/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates10+++ die Opfer nicht in einen Mitgliedstaat überstellen, 

in dem es berechtigten Grund zur Annahme gibt, dass die Opfer aufgrund ihrer 

Überstellung in diesen Mitgliedstaat einem realen Risiko der Verletzung ihrer 

Grundrechte ausgesetzt sind, die einer unmenschlichen oder erniedrigenden 

Behandlung im Sinne des Artikels 4 der Charta gleichkäme. 

(21) Opfer von Menschenhandel haben das Recht, internationalen Schutz oder einen 

gleichwertigen nationalen Status zu beantragen. Es kann ihnen auch, sofern 

anwendbar, ein Aufenthaltstitel gemäß der Richtlinie 2004/81/EG des Rates11 

erteilt werden. Daher sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die 

entsprechenden zwei Verfahren komplementär verlaufen und einander nicht 

ausschließen. 

(22) Staatenlose sind einem höheren Risiko ausgesetzt, Opfer von Menschenhandel zu 

werden. Bei der Anwendung dieser Richtlinie ist es wichtig, besonderes 

Augenmerk auf diese schutzbedürftige Gruppe zu legen. 

                                                                                                                                                   
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 16/24 

(2016/0224A(COD)) einfügen sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der 
Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

9 Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen 
Schutz beantragen (Neufassung) (ABl. L, ..., ELI: ...). 

++ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 69/23 
(2016/0222(COD)) einfügen sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der 
Richtlinie in den Fußnotentext einfügen. 

10 Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 
Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 
und (EU) 2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. 
L, ..., ELI: ...). 

+++ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 21/24 
(2020/0279(COD) einfügen sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der 
Richtlinie in den Fußnotentext einfügen. 

11 Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung von 
Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder 
denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den 
zuständigen Behörden kooperieren (ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 19). 
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(23) Kinder gelten als eine der am stärksten gefährdeten Gruppen, die von kriminellen 

Vereinigungen, die am Menschenhandel beteiligt sind, ins Visier genommen werden. 

Diese kriminellen Vereinigungen beuten Kinder oft aus, indem sie sie anwerben und 

danach für ihre kriminellen Aktivitäten benutzen. Die Mitgliedstaaten sollten 

regelmäßige und fachspezifische Schulungen für Berufsgruppen anbieten, bei denen 

die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit solchen Kindern in Kontakt kommen, 

damit sie diese als Opfer erkennen und identifizieren. 

(24) Jede Maßnahme, mit der die Freiheit von Kindern zu deren Schutz vor 

Menschenhandel eingeschränkt wird, sollte unbedingt notwendig, verhältnismäßig 

und vernünftig sein und dem Ziel dienen, das Kind im Einzelfall zu schützen. 

(25) Um die Zahlung von Entschädigungen an die Opfer zu erleichtern, sollten die 

Mitgliedstaaten einen nationalen Fonds für Opfer oder ähnliche Instrumente 

einrichten können, welche Vorschriften zur Gewährleistung der Entschädigung 

für Opfer von Menschenhandel enthalten können. 
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(26) Um kohärente politische Maßnahmen zur Eindämmung der Nachfrage, die den 

Menschenhandel fördert, zu entwickeln und um die Anstrengungen der Strafjustiz 

zur Verringerung einer solchen Nachfrage in allen Mitgliedstaaten weiter zu stärken 

und zu harmonisieren, ist es wichtig, die Inanspruchnahme von Diensten, bei denen 

das Opfer zur Erbringung solcher Dienste ausgebeutet wird und der Nutzer weiß, 

dass die Person, die den Dienst erbringt, Opfer einer Straftat im Zusammenhang mit 

dem Menschenhandel ist, zu kriminalisieren. Die Einstufung dieser Handlungen als 

Straftat ist Teil eines umfassenden Ansatzes für die Verringerung der Nachfrage, um 

gegen die hohe Nachfrage, die jegliche Form der Ausbeutung begünstigt, 

vorzugehen. Die Einstufung als Straftatbestand sollte nur auf die 

Inanspruchnahme von Diensten abzielen, die im Rahmen einer Ausbeutung 

erbracht werden, welche unter den Straftatbestand des Menschenhandels fallen. 

Der Straftatbestand sollte daher nicht auf Kunden Anwendung finden, die unter 

ausbeuterischen Arbeitsbedingungen hergestellte Produkte erwerben, da sie nicht 

die Nutzer eines Dienstes sind. Mit dieser Richtlinie wird diesbezüglich ein 

rechtlicher Mindestrahmen geschaffen, und es steht den Mitgliedstaaten frei, 

strengere strafrechtliche Vorschriften anzunehmen oder beizubehalten. Nach 

nationalem Recht können die Mitgliedstaaten den Kauf sexueller Handlungen 

kriminalisieren. Diese Richtlinie berührt nicht die Art und Weise, in der die 

Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht mit der Prostitution umgehen. 
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(27) Mit dieser Richtlinie wird die Inanspruchnahme eines Dienstes eines Opfers von 

Menschenhandel kriminalisiert, wenn dies in dem Wissen geschieht, dass die 

Person, die den Dienst anbietet, ein Opfer ist. Der Begriff des „Wissens“ sollte 

nach Maßgabe des nationalen Rechts ausgelegt werden. Im Einzelfall sollten bei 

der Beurteilung, ob die Inanspruchnahme in dem Wissen erfolgt ist, dass der 

Dienst von einem Opfer von Menschenhandel erbracht wurde, unbeschadet der 

Unabhängigkeit der Justiz die besonderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt 

werden. Auf das Wissen kann aus den objektiven Tatumständen geschlossen 

werden. Die Umstände können sich unter anderem auf die Opfer selbst beziehen, 

auf die Bedingungen, unter denen die Dienste von den Opfern erbracht werden 

mussten, sowie auf spezifische Tatsachen, die als Zeichen der Kontrolle eines 

Menschenhändlers über die Opfer angesehen werden könnten. Was die Umstände, 

die sich auf die Opfer selbst beziehen, angeht, so können mangelnde Kenntnisse 

einer National- oder Regionalsprache, offenkundige Anzeichen psychischen oder 

physischen Schadens oder offenkundige Anzeichen von Angst oder mangelndes 

Wissen darüber, an welchen Orten oder in welchen Städten die Personen sich 

befinden oder befunden haben, berücksichtigt werden. Was die Bedingungen, 

unter denen die Dienste erbracht werden mussten, angeht, so könnten 

Lebensstandard und Arbeitsbedingungen der Person, die den Dienst erbringt, 

berücksichtigt werden, sowie der Zustand der Räumlichkeiten, in denen der Dienst 

erbracht wurde. Zeichen von Kontrolle eines Menschenhändlers über die Opfer 

könnten festgestellt werden, wenn es offenkundige Kontrollmaßnahmen von außen 

über die Personen, die die Dienste erbringen, oder Einschränkungen ihrer 

Bewegungsfreiheit gibt, oder wenn die Personen, die die Dienste erbringen, nicht 

im Besitz ihrer nationalen Personalausweise oder Reisepässe sind. 
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(28) Maßnahmen zur Prävention und zur Verringerung der Nachfrage sollten gezielt 

und differenziert sein, um die spezifischen Merkmale der verschiedenen Formen 

des Menschenhandels wirksam anzugehen. Um das Ziel zu erreichen, der 

Nachfrage, die den Menschenhandel fördert, entgegenzuwirken und diese zu 

verringern, ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, weitere 

angemessene gezielte, an potenzielle und tatsächliche Nutzer gerichtete 

Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise indem spezifisch gestaltete 

Sensibilisierungskampagnen angeboten werden. 

(29) Im Zusammenhang mit Ausbildungsmaßnahmen und um die wirksame 

Umsetzung der nationalen Bestimmungen über den Verzicht auf Strafverfolgung 

oder die Straffreiheit zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten die 

Staatsanwälte und Strafverfolgungsbehörden, die wahrscheinlich in Kontakt mit 

den Opfern oder potenziellen Opfern von Menschenhandel kommen, 

sensibilisieren. 

(30) Zur Verstärkung der politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene ist es notwendig, 

nationale Koordinatoren für die Bekämpfung des Menschenhandels oder 

gleichwertige Mechanismen einzusetzen, und die Mitgliedstaaten sollten in der Lage 

sein, unabhängige Stellen einzurichten. Es fällt in die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten, zu beschließen, welche Einrichtungen als nationale Koordinatoren 

für die Bekämpfung des Menschenhandels oder als gleichwertige Mechanismen oder 

unabhängige Stellen benannt oder eingerichtet werden sollen, unabhängig von deren 

Bezeichnung, im Einklang mit dem Grundsatz der Verfahrensautonomie der 

Mitgliedstaaten, unter der Voraussetzung, dass diese Einrichtungen über die 

erforderlichen Fähigkeiten und Befugnisse verfügen, um die gemäß dieser Richtlinie 

vorgesehenen Aufgaben auszuführen. 

(31) Die Erhebung korrekter, kohärenter und anonymisierter Daten und die zeitnahe 

Veröffentlichung der erhobenen Daten und Statistiken sind von grundlegender 

Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Ausmaß des Menschenhandels in der Union 

in vollem Umfang bekannt ist. Mit der Einführung einer Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten, jährlich in einem harmonisierten Verfahren statistische Daten über 

den Menschenhandel zu erheben und der Kommission zu übermitteln, wird ▌ ein 

wichtiger Schritt gesetzt, um das allgemeine Verständnis des Menschenhandels zu 
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verbessern und sicherzustellen, dass datengestützte politische Maßnahmen und 

Strategien angenommen werden. ▌ 
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(32) Im Hinblick auf eine Förderung ihrer nationalen politischen Maßnahmen sollten 

die Mitgliedstaaten auch nationale Aktionspläne zur Bekämpfung des 

Menschenhandels entwickeln. 

(33) Im Falle von Kindern werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, dafür zu sorgen, 

dass im Rahmen nationaler Kinderschutzsysteme spezifische Pläne zur Prävention 

des Menschenhandels entwickelt werden, auch Pläne für Kinder in Heimen oder 

geschlossenen Einrichtungen. 
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(34) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Bekämpfung und Verhütung des 

Menschenhandels und der Schutz der Opfer dieser Straftat, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern – wegen des Umfangs und 

der Wirkungen der Maßnahme – auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(35) Die Richtlinie steht in Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit der 

Charta anerkannt wurden; dazu gehören vor allem die Achtung und der Schutz der 

Würde des Menschen, das Verbot der Sklaverei, der Zwangsarbeit und des 

Menschenhandels, das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit, das 

Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung, 

das Recht auf Freiheit und Sicherheit, der Schutz personenbezogener Daten, die 

Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit, die Berufsfreiheit und 

das Recht zu arbeiten, die Gleichheit von Frauen und Männern, die Rechte des 

Kindes, die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das Verbot der Kinderarbeit, 

das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht sowie 

die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang 

mit Straftaten und Strafen. Diese Richtlinie zielt insbesondere darauf ab, die 

uneingeschränkte Wahrung dieser Rechte und Grundsätze zu gewährleisten, die 

entsprechend umzusetzen sind. 
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(36) ▌ Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die Europäische 

Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten 

Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 

hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ▌ hat Irland mit 

Schreiben vom 20. April 2023 mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und 

Anwendung dieser Richtlinie beteiligen möchte. 

(37) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 

über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 

Richtlinie und ist weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer Anwendung 

verpflichtet. 

(38) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten12 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält 

der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(39) Die Richtlinie 2011/36/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                
12 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2011/36/EU 

Die Richtlinie 2011/36/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Ausbeutung umfasst mindestens die Ausbeutung der Prostitution 

anderer oder andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder 

erzwungene Dienstleistungen, einschließlich Betteltätigkeiten, 

Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die 

Ausbeutung strafbarer Handlungen oder die Organentnahme oder die 

Ausbeutung von Leihmutterschaft, von Zwangsheirat oder von illegaler 

Adoption.“ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Betrifft die Handlung nach Absatz 1 ein Kind, so ist sie auch dann als 

Menschenhandel unter Strafe zu stellen, wenn keines der in Absatz 1 

aufgeführten Mittel vorliegt. Dieser Absatz gilt nicht für die 

Ausbeutung von Leihmutterschaft im Sinne des Absatzes 3, es sei denn, 

die Leihmutter ist ein Kind.“ 

▌ 
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2. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) sie unter Anwendung schwerer Gewalt begangen wurde oder dem 

Opfer durch die Straftat ein besonders schwerer – auch physischer 

oder psychischer – Schaden zugefügt wurde;“ 

www.parlament.gv.at



 

 135 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass in Bezug auf eine Straftat nach Artikel 2 folgende 

Umstände gemäß den entsprechenden Bestimmungen des nationalen 

Rechts als erschwerende Umstände gelten: 

a) Die Straftat wurde von einem öffentlichen Bediensteten in 

Ausübung seines Amtes begangen; 

b) der Täter hat mittels Informations- und 

Kommunikationstechnologien die Verbreitung von Bildern oder 

Videos oder von ähnlichem Material sexueller Natur, auf dem 

das Opfer dargestellt ist, erleichtert oder begangen.“ 

3. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass eine juristische Person für Straftaten nach 

Artikel 2, Artikel 3 und Artikel 18a Absatz 1 verantwortlich gemacht 

werden kann, die zu ihren Gunsten von einer Person begangen 

wurden, die entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen 

Person gehandelt hat und die eine Führungsposition innerhalb der 

juristischen Person innehat, aufgrund“; 

b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass eine juristische Person 

verantwortlich gemacht werden kann, wenn mangelnde Überwachung 

oder Kontrolle durch eine in Absatz 1 genannte Person die Begehung 

von Straftaten nach Artikel 2, Artikel 3 und Artikel 18a Absatz 1 

zugunsten der juristischen Person durch eine ihr unterstellte Person 

ermöglicht hat. 

(3) Die Verantwortlichkeit einer juristischen Person nach den Absätzen 1 

und 2 schließt die strafrechtliche Verfolgung natürlicher Personen als 

Täter, Anstifter oder Gehilfen bei Straftaten nach Artikel 2, Artikel 3 

und Artikel 18a Absatz 1 nicht aus.“ 
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4. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

Sanktionen gegen juristische Personen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass gegen eine im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 oder 2 verantwortlich 

gemachte juristische Person wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

strafrechtliche oder nichtstrafrechtliche Sanktionen oder Maßnahmen 

verhängt werden können.▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass Sanktionen oder Maßnahmen gegen im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 

oder 2 für die in Artikel 2, Artikel 3 und Artikel 18a Absatz 1 genannten 

Straftaten verantwortlich gemachte juristische Personen Geldstrafen oder 

Geldbußen umfassen und andere strafrechtliche oder nichtstrafrechtliche 

Sanktionen oder Maßnahmen umfassen können, wie beispielsweise 

a) den Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen; 

b) den Ausschluss vom Zugang zu öffentlicher Finanzierung, darunter 

auch Vergabeverfahren, Beihilfen, Konzessionen und Lizenzen; 
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c) das vorübergehende oder ständige Verbot der Ausübung einer 

Geschäftstätigkeit; 

d) die Entziehung von Genehmigungen und Zulassungen für Tätigkeiten, 

die zu der einschlägigen Straftat geführt haben; 

e) die Unterstellung unter richterliche Aufsicht; 

f) die richterlich angeordnete Auflösung; 

g) die Schließung von Einrichtungen, die zur Begehung der Straftat 

genutzt wurden; 

h) sofern ein öffentliches Interesse besteht, die vollständige oder teilweise 

Veröffentlichung der gerichtlichen Entscheidung über die begangene 

Straftat und die verhängten Sanktionen oder Maßnahmen, unbeschadet 

der Vorschriften über die Vertraulichkeit und den Schutz 

personenbezogener Daten.“ 

5. Artikel 7 wird gestrichen. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 139 

 

6. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

Verzicht auf Strafverfolgung oder Straffreiheit der Opfer 

Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den grundlegenden Grundsätzen ihrer 

Rechtsordnung die Maßnahmen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die 

zuständigen nationalen Behörden die Befugnis haben, Opfer von Menschenhandel 

wegen ihrer Beteiligung an strafbaren oder anderen unrechtmäßigen Handlungen, zu 

denen sie sich als unmittelbare Folge davon, dass sie Straftaten im Sinne des 

Artikels 2 ausgesetzt waren, gezwungen sahen, nicht strafrechtlich zu verfolgen oder 

von deren Bestrafung abzusehen.“ 

7. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass strafrechtliche Ermittlungen 

oder die Strafverfolgung in Bezug auf Straftaten nach Artikel 2, Artikel 

3 und Artikel 18a Absatz 1 nicht von der Anzeige oder Anklage durch 

ein Opfer abhängig gemacht werden und dass das Strafverfahren auch 

dann fortgesetzt werden kann, wenn das Opfer eine Aussage 

widerrufen hat.“ 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die für strafrechtliche Ermittlungen oder die 

Strafverfolgung in Bezug auf die Straftaten nach den Artikeln 2 und 3 

zuständigen Personen, Stellen oder Dienste entsprechend geschult 

werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die für strafrechtliche 

Ermittlungen oder die Strafverfolgung in Bezug auf die Straftaten 

nach den Artikeln 2 und 3, wenn diese Straftaten mittels Informations- 

oder Kommunikationstechnologien begangen oder erleichtert werden, 

zuständigen Personen, Stellen oder Dienste über angemessenes 

Fachwissen und geeignete technische Fähigkeiten verfügen. Die 

Mitgliedstaaten werden aufgefordert, im Rahmen von 

Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften gegebenenfalls 

und im Einklang mit ihrer nationalen Rechtsordnung spezialisierte 

Einheiten zu schaffen.“ 

8. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um ihre 

gerichtliche Zuständigkeit für Straftaten nach Artikel 2, Artikel 3 und 

Artikel 18a Absatz 1 in den Fällen zu begründen, in denen“ 

b) In Absatz 2 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

„(2) Ein Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über seine 

Entscheidung, eine weitere gerichtliche Zuständigkeit für Straftaten 

nach Artikel 2, Artikel 3 und Artikel 18a Absatz 1, die außerhalb seines 

Hoheitsgebiets begangen wurden, zu begründen, unter anderem in 

Fällen, in denen“ 
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9. Artikel 11 ▌ wird wie folgt geändert: 

▌ 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Opfer vor, während sowie für einen 

angemessenen Zeitraum nach Abschluss des Strafverfahrens 

spezialisierte Unterstützung und Betreuung im Rahmen eines auf die 

Opfer ausgerichteten, geschlechtersensiblen, behinderten- und 

kindgerechten Ansatzes erhalten, damit sie in der Lage sind, die in der 

Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* 

und in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechte in Anspruch zu 

nehmen. 

______________ 

* Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die 
Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI (ABl. L 315 vom 
14.11.2012, S. 57).“ 
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b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um in 

Zusammenarbeit mit den einschlägigen Opferbetreuungsorganisationen 

im Rahmen von Gesetzen, Regelungen oder Verwaltungsvorschriften 

einen oder mehrere Mechanismen für die frühzeitige Erkennung und 

Identifizierung, Unterstützung und Betreuung identifizierter und 

mutmaßlicher Opfer einzurichten und eine Kontaktstelle für die 

grenzüberschreitende Verweisung der Opfer zu benennen. 

Die gemäß diesem Absatz eingesetzten Verweisungsmechanismen 

haben unter anderem mindestens die folgenden Aufgaben: 

a) Festlegung von Mindeststandards für die Erkennung und 

frühzeitige Identifizierung von Opfern und Anpassung der 

Verfahren für diese Erkennung und frühzeitige Identifizierung 

an die verschiedenen Formen von Ausbeutung gemäß dieser 

Richtlinie; 

b) Verweisen der Opfer an die am besten geeignete Unterstützung 

und Betreuung; 

c) Erstellen von Kooperationsvereinbarungen oder Protokollen mit 

den Asylbehörden, um sicherzustellen, dass Opfern von 

Menschenhandel, die auch internationalen Schutz benötigen 

oder die internationalen Schutz beantragen wollen, 

Unterstützung, Betreuung und Schutz gewährt wird, wobei die 

individuellen Umstände des Opfers zu berücksichtigen sind. 
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(5) Die Unterstützungs- und Betreuungsmaßnahmen im Sinne der 

Absätze 1 und 2 werden bereitgestellt, nachdem die Opfer über die 

Maßnahmen aufgeklärt wurden und dazu ihr Einverständnis gegeben 

haben, und umfassen mindestens die Mittel zur Sicherstellung des 

Lebensunterhalts der Opfer durch Maßnahmen wie die Bereitstellung 

einer geeigneten und sicheren Unterbringung, einschließlich 

Schutzunterkünfte und sonstige geeignete vorläufige Unterbringungen, 

und materielle Unterstützung, sowie die notwendigen medizinischen 

Behandlungen, einschließlich psychologischer Hilfe, Beratung und 

Information, sowie bei Bedarf Übersetzungs- und 

Dolmetschleistungen.“ 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a) Die Schutzunterkünfte und andere geeignete vorläufige 

Unterbringungen nach Absatz 5 werden in ausreichender Anzahl 

bereitgestellt, und sie sind für mutmaßliche und identifizierte Opfer von 

Menschenhandel leicht zugänglich. Die Schutzunterkünfte und 

anderen geeigneten vorläufigen Unterbringungen unterstützen diese 

bei ihrer Erholung, indem sie ihnen angemessene und geeignete 

Lebensbedingungen im Hinblick auf eine Rückkehr in ein 

eigenständiges Leben bieten. Sie sind ferner so auszustatten, dass sie 

den besonderen Bedürfnissen von Kindern, auch von Opfern im 

Kindesalter, gerecht werden.“ 
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d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Informationen nach Absatz 5 umfassen, soweit von Belang, 

Informationen über eine Bedenk- und Erholungszeit nach der 

Richtlinie 2004/81/EG und Informationen über die Möglichkeit der 

Zuerkennung internationalen Schutzes nach der Verordnung (EU) 

2024/...*+ und der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates**++ oder entsprechend anderen 

internationalen Rechtsinstrumenten oder vergleichbaren nationalen 

Vorschriften. 

______________ 

* Verordnung (EU) 2024/... vom ... über Normen für die Anerkennung 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit 
Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status 
für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären 
Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L, ..., ELI: ...). 

** Verordnung (EU) 2024/... vom ... des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zur 
Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2013/32/EU.“ 

                                                
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 70/23 

(2016/0223(COD)) einfügen sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der 
Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

++ ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 16/24 
(2016/0224A(COD)) einfügen sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der 
Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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10. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 11a 

Opfer von Menschenhandel, die möglicherweise internationalen Schutz benötigen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen die Komplementarität und Koordinierung 

zwischen den an den Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels 

beteiligten Behörden und den Asylbehörden sicher. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfer von Menschenhandel ihr 

Recht, internationalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Status 

zu beantragen, geltend machen können, und zwar auch dann, wenn dem 

Opfer Unterstützung, Betreuung und Schutz als mutmaßliches oder 

identifiziertes Opfer von Menschenhandel gewährt wird.“ 

11. Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die in diesem Artikel genannten Schutzmaßnahmen gelten zusätzlich zu den 

in der Richtlinie 2012/29/EU festgelegten Rechten.“ 

12. In Artikel 13 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verfahren zur Meldung einer 

Straftat gemäß dieser Richtlinie sicher sind, im Einklang mit nationalem 

Recht auf vertrauliche Weise durchgeführt werden, kindergerecht gestaltet 

und für Kinder zugänglich sind und sich einer Sprache bedienen, die dem 

Alter und der Reife der Opfer im Kindesalter entspricht.“ 
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13. Artikel 14 Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die besonderen Maßnahmen, mit denen Kinder, die 

Opfer von Menschenhandel sind, kurz- und langfristig bei ihrer körperlichen 

und psychosozialen Rehabilitation unterstützt und betreut werden sollen, 

ergriffen werden, nachdem die besonderen Umstände des jeweiligen Opfers 

im Kindesalter unter gebührender Berücksichtigung seiner Ansichten, 

Bedürfnisse und Sorgen mit dem Ziel geprüft worden sind, eine langfristige 

Lösung für das Kind, darunter auch Programme zur Unterstützung des 

Übergangs zur Volljährigkeit und ins Erwachsenenalter, zu finden, um zu 

verhindern, dass das Kind erneut Opfer von Menschenhandel wird. Die 

Mitgliedstaaten gewähren Opfern im Kindesalter und Kindern von Opfern, 

die Unterstützung und Betreuung nach Artikel 11 erhalten, innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums Zugang zur Bildung gemäß ihrem nationalen 

Recht. 

(2) Die Mitgliedstaaten bestellen in den Fällen, in denen die Träger der 

elterlichen Verantwortung nach nationalem Recht aufgrund eines 

Interessenkonflikts zwischen ihnen und dem Opfer im Kindesalter im Sinne 

der Gewährleistung des Kindeswohls nicht in Frage kommen und/oder das 

Kind nicht vertreten dürfen, von dem Zeitpunkt an, zu dem das Opfer im 

Kindesalter von den Behörden identifiziert ist, einen Vormund oder einen 

Vertreter für das Kind, das Opfer von Menschenhandel ist. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Falle eines Interessenkonflikts 

zwischen dem Vormund oder dem Vertreter und dem Opfer im Kindesalter 

ein anderer Vormund oder Vertreter bestellt wird. 
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(3) Die Mitgliedstaaten treffen, sofern dies angemessen und möglich ist, 

Maßnahmen zur Unterstützung und Betreuung der Familie eines Kindes, 

das Opfer von Menschenhandel ist, sofern sich diese im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten aufhält. Insbesondere wenden die Mitgliedstaaten Artikel 4 

der Richtlinie 2012/29/EU auf die Familie an, sofern dies angemessen und 

möglich ist.“ 

14. Die Artikel 17 und 18 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 17 

Entschädigung der Opfer 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfer von Menschenhandel Zugang zu 

bestehenden Regelungen für die Entschädigung der Opfer von vorsätzlich 

begangenen Gewalttaten erhalten. Die Mitgliedstaaten können nach Maßgabe 

ihrer nationalen Rechtsvorschriften einen nationalen Opferfonds oder ein 

ähnliches Instrument einrichten, um Entschädigungszahlungen an die Opfer zu 

leisten. 
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Artikel 18 

Prävention 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 

verschiedenen Formen von Ausbeutung geeignete Maßnahmen, 

beispielsweise Bildungsmaßnahmen, Schulungen und Kampagnen, 

gegebenenfalls mit besonderem Augenmerk auf die Online-Dimension, um 

der Nachfrage, die jegliche Form von Ausbeutung im Zusammenhang mit 

Menschenhandel begünstigt, entgegenzuwirken und diese zu schwächen. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 

einschlägigen Organisationen der Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 

wie dem privaten Sektor – auch über das Internet – geeignete Maßnahmen, 

die geschlechtersensibel und kindgerecht konzipiert sind, darunter 

Informations- und Aufklärungskampagnen sowie Forschungs- und 

Schulungsprogramme, unter anderem zur Förderung der digitalen 

Kompetenzen, um Menschen, insbesondere Kinder und Menschen mit 

Behinderungen, zu sensibilisieren und die Gefahr, dass sie Opfer von 

Menschenhandel werden, zu verringern.“▌ 
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15. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 18a 

Straftaten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Diensten die von einem 

Opfer von ▌Menschenhandel erbracht werden 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Inanspruchnahme von Diensten, sofern dies 

vorsätzlich geschieht, die von einem Opfer einer Straftat nach Artikel 2 

erbracht werden, eine Straftat darstellt, wenn das Opfer zur Erbringung 

solcher Dienste ausgebeutet wird und wenn der Nutzer der Dienste weiß, 

dass die Person, die den Dienst erbringt, Opfer einer Straftat nach Artikel 2 

ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die nach Absatz 1 festgelegten Straftaten mit wirksamen, 

verhältnismäßigen und abschreckenden Strafen ▌ bedroht sind. 
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Artikel 18b 

Schulungen 

(1) Die Mitgliedstaaten fördern regelmäßige und spezialisierte Schulungen für 

Angehörige von Berufsgruppen, die wahrscheinlich in Kontakt mit Opfern 

oder potenziellen Opfern von Menschenhandel kommen, oder bieten solche 

Schulungen an, auch für Polizeibeamte im Außendienst, Gerichtspersonal, 

Beschäftigte in Unterstützungs- und Betreuungsdiensten, 

Arbeitsaufsichtsbeamte sowie Beschäftigte in Sozialdiensten und im 

Gesundheitswesen, um diesen die erforderlichen Kenntnisse im Sinne der 

Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels, der Vermeidung 

sekundärer Viktimisierung sowie der Erkennung, Identifizierung, 

Unterstützung und Betreuung sowie des Schutzes der Opfer zu vermitteln. 

Diese Schulungen müssen menschenrechtsbasiert, auf die Opfer 

ausgerichtet und geschlechtersensibel sein sowie die Interessen von Kindern 

und Menschen mit Behinderung einbeziehen. 

(2) Unbeschadet der Unabhängigkeit der Justiz und der Unterschiedlichkeit der 

Organisation der Justizsysteme in der Union fördern die Mitgliedstaaten 

sowohl allgemeine als auch spezialisierte Schulungen für Richter und 

Staatsanwälte, die an Strafverfahren beteiligt sind, um diesen die 

erforderlichen Kenntnisse im Sinne der Prävention und Bekämpfung des 

Menschenhandels, der Vermeidung erneuter Viktimisierung sowie der 

Erkennung, Identifizierung, Unterstützung und Betreuung sowie des 

Schutzes von Opfern zu vermitteln. Solche Schulungen müssen 

menschenrechtsbasiert, auf die Opfer ausgerichtet und geschlechtersensibel 

sein sowie die Interessen von Kindern und Menschen mit Behinderung 

einbeziehen.“ 
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16. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 19 

Nationale Koordinatoren für die Bekämpfung des Menschenhandels oder 

gleichwertige Mechanismen und unabhängige Stellen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um nationale 

Koordinatoren oder gleichwertige Mechanismen für die Bekämpfung des 

Menschenhandels einzusetzen und sie mit den für die wirksame 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben geeigneten Ressourcen auszustatten. Der 

nationale Koordinator für die Bekämpfung des Menschenhandels oder der 

gleichwertige Mechanismus arbeitet mit anderen einschlägigen nationalen, 

regionalen und lokalen Einrichtungen und Stellen, insbesondere mit 

Strafverfolgungsbehörden, mit nationalen Verweisungsmechanismen und 

mit einschlägigen Organisationen der Zivilgesellschaft, die in diesem 

Bereich tätig sind, zusammen. 

(2) Die nationalen Koordinatoren für die Bekämpfung des Menschenhandels 

oder die gleichwertigen Mechanismen haben unter anderem die Aufgabe, die 

Entwicklungen beim Menschenhandel zu bewerten, die Ergebnisse der 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels zu messen, wozu auch 

die Sammlung statistischer Daten in enger Zusammenarbeit mit 

einschlägigen Organisationen der Zivilgesellschaft, die in diesem Bereich 

tätig sind, gehört, und Bericht zu erstatten. 
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Die Aufgaben der nationalen Koordinatoren für die Bekämpfung des 

Menschenhandels können auch Folgendes umfassen: 

a) Erstellung von Notfallplänen zur Prävention der Bedrohung durch 

Menschenhandel bei schwerwiegenden Krisensituationen; 

b) Förderung, Koordinierung und gegebenenfalls Finanzierung von 

Programmen zur Bekämpfung des Menschenhandels. 

(3) Die Mitgliedstaaten können zudem unabhängige Stellen einrichten, deren 

Aufgabe unter anderem darin bestehen kann, die Umsetzung und die 

Wirkung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels zu 

überwachen, Bericht über Angelegenheiten zu erstatten, die besondere 

Aufmerksamkeit der zuständigen nationalen Behörden erfordern, und 

Ursachen und Entwicklungen im Bereich des Menschenhandels zu 

bewerten. Wird eine solche unabhängige Stelle eingerichtet, so können die 

Mitgliedstaaten ihr eine oder mehrere der Aufgaben nach Absatz 2 

zuweisen.“ 

17. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 19a 

Datenerhebung und Statistiken 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein System zur Erfassung, Erstellung 

und Bereitstellung anonymisierter statistischer Daten vorhanden ist, um die 

Wirksamkeit ihrer Systeme zur Bekämpfung der in dieser Richtlinie genannten 

Straftaten zu überwachen. 

www.parlament.gv.at



 

 153 

 

(2) Die statistischen Daten nach Absatz 1 umfassen mindestens auf zentraler 

Ebene verfügbare Daten über Folgendes: 

a) die Anzahl der registrierten identifizierten und mutmaßlichen Opfer von 

Straftaten nach Artikel 2, aufgeschlüsselt nach der registrierenden Stelle, 

Geschlecht, Altersgruppen (Minderjährige/Erwachsene), 

Staatsangehörigkeit und Form der Ausbeutung, im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten; 

b) die Anzahl der Straftaten nach Artikel 2 verdächtigten Personen, 

aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Altersgruppen 

(Minderjährige/Erwachsene), Staatsangehörigkeit und Form der 

Ausbeutung; 

c) die Anzahl der wegen Straftaten nach Artikel 2 strafrechtlich verfolgten 

Personen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Altersgruppen 

(Minderjährige/Erwachsene), Staatsangehörigkeit, Form der Ausbeutung 

und Art der endgültigen Entscheidung über die Einleitung einer 

Strafverfolgung; 

d) die Anzahl der Entscheidungen über die Einleitung einer Strafverfolgung 

(Anklagen wegen Straftaten nach Artikel 2, Anklagen wegen anderer 

Straftaten, Entscheidungen, keine Anklage zu erheben, sonstige); 

e) die Anzahl der wegen Straftaten nach Artikel 2 verurteilten Personen, 

aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Altersgruppen 

(Minderjährige/Erwachsene) und Staatsangehörigkeit; 

f) die Anzahl der Gerichtsurteile (d. h. Freispruch, Verurteilungen, 

sonstige) wegen Straftaten nach Artikel 2 ▌; 

g) die Anzahl der wegen Straftaten nach Artikel 18a Absatz1 verdächtigten, 

strafrechtlich verfolgten und verurteilten Personen, aufgeschlüsselt nach 

Geschlecht und Altersgruppen (Minderjährige/Erwachsene). 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich grundsätzlich bis 

zum 30. September und – falls dies nicht möglich ist – spätestens bis zum 

31. Dezember die in Absatz 2 genannten statistischen Daten für das Vorjahr. 
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Artikel 19b 

Nationaler Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels 

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen bis zum … [vier Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] ihre nationalen Aktionspläne zur 

Bekämpfung des Menschenhandels an, die in Konsultation mit den 

nationalen Koordinatoren für die Bekämpfung des Menschenhandels oder 

gleichwertigen Mechanismen nach Artikel 19, mit den unabhängigen Stellen 

und mit den einschlägigen Interessenträgern, die im Bereich der Prävention 

und Bekämpfung des Menschenhandels tätig sind, ausgearbeitet und 

umgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen 

Aktionspläne zur Bekämpfung des Menschenhandels regelmäßig und 

mindestens alle fünf Jahre überprüft und aktualisiert werden. 

(2) Die nationalen Aktionspläne zur Bekämpfung des Menschenhandels können 

folgende Elemente beinhalten: 

a) Ziele, Prioritäten und Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Menschenhandels für alle Formen der Ausbeutung, einschließlich 

spezifischer Maßnahmen für Opfer im Kindesalter; 

b) Präventionsmaßnahmen wie Bildungsmaßnahmen, 

Sensibilisierungskampagnen und Schulungen, sowie gegebenenfalls 

Präventionsmaßnahmen als Teil der Notfallpläne in Bezug auf 

Menschenhandel infolge humanitärer Krisen; 
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c) Maßnahmen zur Stärkung der Bekämpfung des Menschenhandels, 

unter anderem zur Verbesserung von Ermittlungen und 

Strafverfolgung in Fällen des Menschenhandels und zur Verbesserung 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit; 

d) Maßnahmen zur Stärkung der frühzeitigen Erkennung und 

Unterstützung, der Betreuung sowie des Schutzes der Opfer von 

Menschenhandel; 

e) Verfahren für die regelmäßige Überwachung und Auswertung der 

Umsetzung der nationalen Aktionspläne zur Bekämpfung des 

Menschenhandels. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre nationalen Aktionspläne zur 

Bekämpfung des Menschenhandels und alle aktualisierten Fassungen dieser 

Aktionspläne innerhalb von drei Monaten nach deren Annahme mit. 

(4) Die nationalen Aktionspläne zur Bekämpfung des Menschenhandels müssen 

öffentlich zugänglich sein.“ 

18. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 20 

Koordinierung der Strategie der Union zur Bekämpfung des Menschenhandels 

(1) Um zu einer koordinierten und konsolidierten Strategie der Union zur 

Bekämpfung des Menschenhandels beizutragen, unterstützen die 

Mitgliedstaaten einen EU-Koordinator für die Bekämpfung des 

Menschenhandels bei seinen Aufgaben. Insbesondere übermitteln die 

Mitgliedstaaten dem EU-Koordinator für die Bekämpfung des 

Menschenhandels zumindest die in Artikel 19 genannten Informationen. 
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(2) Um einen kohärenten und umfassenden Ansatz zu gewährleisten, sorgt der 

EU-Koordinator für die Bekämpfung des Menschenhandels für 

Koordinierung mit den nationalen Koordinatoren für die Bekämpfung des 

Menschenhandels oder gleichwertigen Mechanismen, Einrichtungen der 

Union sowie mit einschlägigen Organisationen der Zivilgesellschaft, die in 

diesem Bereich tätig sind, auch im Sinne des Beitrags des EU-Koordinators 

für die Bekämpfung des Menschenhandels zur zweijährlichen 

Berichterstattung der Kommission über den Fortschritt bei der Bekämpfung 

des Menschenhandels.“ 

19. In Artikel 23 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Die Kommission berichtet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

... [sechs Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] und 

bewertet, inwieweit die Mitgliedstaaten die zur Einhaltung dieser Richtlinie 

notwendigen Maßnahmen ergriffen haben und welche Auswirkungen diese 

Maßnahmen haben.“ 
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Artikel 2 
Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriftennehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriftenmit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

▌ 
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Artikel 3 
Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 
Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0311
Wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und multilaterale 
haushaltspolitische Überwachung
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und die multilaterale 
haushaltspolitische Überwachung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97
des Rates (COM(2023)0240 – C9-0150/2023 – 2023/0138(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0240),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 121 Absatz 6 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0150/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 5. Juli 20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 21. September 20232,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Oktober 
20233,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 

                                               
1 ABl. C 290 vom 18.8.2023, S. 17.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
3 ABl. C, C/2023/1329, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1329/oj.

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1466/97;Nr:1466;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2023;Nr:0240&comp=0240%7C2023%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2023;Nr:0138;Code:COD&comp=0138%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2023;Nr:0240&comp=0240%7C2023%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:290;Day:18;Month:8;Year:2023&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2023;Nr:1329&comp=1329%7C2023%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2023;Nr:1329&comp=1329%7C2023%7CC


 

 162 

Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0439/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2023)0138 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und über die 
multilaterale haushaltspolitische Überwachung und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1466/97 des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 121 Absatz 6, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1 ABl. C 290 vom 18.8.2023, S. 17. 
2 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten in der Union gemäß 

dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) umfasst die 

Einhaltung der folgenden Leitprinzipien: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen 

und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine tragfähige Zahlungsbilanz. 

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der ursprünglich aus den Verordnungen (EG) 

Nr. 1466/97 des Rates3 und (EG) Nr. 1467/97 4 und der Entschließung des 

Europäischen Rates vom 17. Juni 19975 bestand, beruht auf dem Ziel gesunder und 

auf Dauer tragfähiger öffentlicher Finanzen als Mittel zur Verbesserung der 

Voraussetzungen für Preisstabilität und ein solides, nachhaltiges und inklusives 

Wachstum, das auf einem stabilen Finanzsystem fußt, was zur Verwirklichung der 

Ziele der Union für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung beiträgt. 

(3) Der Rahmen für die haushaltspolitische Steuerung ist Teil des Europäischen 

Semesters, das auch die Koordinierung und Überwachung der allgemeinen 

Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 121 

und 148 AEUV, einschließlich der Europäischen Säule sozialer Rechte, und die 

damit verbundenen länderspezifischen Empfehlungen umfasst. 

                                                
3 Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der 

haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken (ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1). 

4 Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung 
und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (ABl. L 209 vom 
2.8.1997, S. 6). 

5 Entschließung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und Wachstumspakt, 
Amsterdam, 17. Juni 1997 (ABl. C 236 vom 2.8.1997, S. 1). 
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(4) Die Einbindung der nationalen Parlamente, der Sozialpartner, zivilgesellschaftlicher 

Organisationen und anderer relevanter Interessenträger in das Europäische Semester 

ist von entscheidender Bedeutung, um die nationale Eigenverantwortung in Bezug 

auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik zu stärken und die politischen 

Entscheidungsprozesse transparent und inklusiv zu gestalten. 

(5) Um den zunehmenden Unterschieden bei der Haushaltslage, dem öffentlichen 

Schuldenstand und den wirtschaftlichen Herausforderungen sowie sonstigen 

Schwachstellen der Mitgliedstaaten besser Rechnung zu tragen, sollte der Rahmen 

für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union angepasst werden. Die 

entschlossene politische Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat sich bei der 

Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise infolge dieser 

Pandemie als äußerst wirksam erwiesen, hat aber auch zu einem signifikanten 

Anstieg der Schuldenquoten im öffentlichen und privaten Sektor geführt, was 

deutlich macht, wie wichtig es ist, die Schuldenquoten und Defizite graduellen, stetig 

und auf realistische und wachstumsfreundliche Weise auf ein dem Vorsichtsgebot 

entsprechendes Niveau zu senken, Raum für antizyklische Maßnahmen zu 

gewährleisten und makroökonomischen Ungleichgewichten unter gebührender 

Berücksichtigung beschäftigungs- und sozialpolitischer Ziele entgegenzuwirken. 

Zugleich sollte der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union 

angepasst werden, damit er dazu beiträgt, die mittel- und langfristigen 

Herausforderungen der Union zu bewältigen, etwa die Verwirklichung eines fairen 

digitalen und eines fairen grünen Wandels, einschließlich der in der Verordnung 

(EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates6 Klimaziele, die 

Gewährleistung von Energieversorgungssicherheit, die Förderung der offenen 

strategischen Autonomie, die Bewältigung des demografischen Wandels, die 

Stärkung der sozialen und wirtschaftlichen Resilienz und der dauerhaften 

Konvergenz sowie die Umsetzung des strategischen Kompasses für Sicherheit und 

Verteidigung, die allesamt in den kommenden Jahren Reformen und ein anhaltend 

hohes Investitionsniveau erfordern werden. 

                                                
6 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 
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(6) Der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union sollte gesunde und 

auf Dauer tragfähige öffentliche Finanzen und ein nachhaltiges und inklusives 

Wachstum fördern und folglich zwischen den Mitgliedstaaten differenzieren, indem 

ihren jeweiligen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen 

Schuldenstand und ihren jeweiligen wirtschaftlichen Herausforderungen 

Rechnung getragen wird und mehrjährige länderspezifische haushaltspolitische 

Pfade zugelassen werden, wobei zugleich eine wirksame multilaterale 

Überwachung gewährleistet und der Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt 

wird. 

(7) Es muss ein angemessenes Niveau an öffentlichen Investitionen gewährleistet 

werden, um die Hauptziele der in dieser Verordnung festgelegten Reform des 

Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung zu erreichen und die derzeitigen 

und künftigen Prioritäten der Union anzugehen. Aus der Umsetzung der wie den 

kohäsionspolitischen Fonds, zu denen derzeit der Europäische Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) und der Kohäsionsfonds, die mit der Verordnung 

(EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates7 eingerichtet wurden, 

der mit der Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des 

Rates8 eingerichtete Europäische Sozialfonds Plus (ESF+) und der mit der 

Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates9 

eingerichtete Fonds für einen gerechten Übergang zählen, oder aus der 

Umsetzung des mit der Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates10 geschaffenen 

Aufbauinstruments der Europäischen Union oder des mit der Verordnung (EU) 

                                                
7 Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den 
Kohäsionsfonds (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60). 

8 Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

9 Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang (ABl. L 231 
vom 30.6.2021, S. 1). 

10 Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines 
Aufbauinstruments der Europäischen Union zur Unterstützung der Erholung nach der 
COVID-19-Krise (ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 23). 
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2020/672 des Rates11 geschaffenen Europäischen Instruments zur 

vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 

einer Notlage könnten Lehren für die Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz 

von Investitionen und beschäftigungspolitischen Maßnahmen und für alle 

Investitionsinstrumente der Union, mit denen gemeinsame Prioritäten der Union 

verfolgt werden, gezogen werden. 

                                                
11 Verordnung (EU) 2020/672 des Rates vom 19. Mai 2020 zur Schaffung eines 

Europäischen Instruments zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung 
von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE) im Anschluss an den COVID-
19-Ausbruch (ABl. L 159 vom 20.5.2020, S. 1). 
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(8) Das Verfahren der multilateralen Überwachung nach Artikel 121 Absätze 2, 3 und 4 

und Artikel 148 Absatz 4 AEUV sollte dazu dienen, sämtliche Entwicklungen in den 

Bereichen Wirtschaft und Beschäftigung in jedem Mitgliedstaat und in der Union 

insgesamt zu überwachen. Dazu gehört auch die Erkennung makroökonomischer 

Ungleichgewichte sowie die Vermeidung und Korrektur übermäßiger 

Ungleichgewichte gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 1174/201112 bzw. (EU) 

Nr. 1176/201113 des Europäischen Parlaments und des Rates. Für die Überwachung 

dieser Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Beschäftigung sollten die 

Mitgliedstaaten Informationen in Form von mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plänen vorlegen, die einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren 

abdecken, je nach der regulären Dauer der Legislaturperiode des betreffenden 

Mitgliedstaats. Als Teil ihrer integrierten Analyse der beschäftigungs- und 

sozialpolitischen Entwicklungen im Rahmen des Europäischen Semesters bewertet 

die Kommission die Risiken für die soziale Aufwärtskonvergenz in den 

Mitgliedstaaten und überwacht die Fortschritte bei der Umsetzung der Grundsätze 

der Europäischen Säule sozialer Rechte auf der Grundlage des sozialpolitischen 

Scoreboards und der Grundsätze des Rahmens für soziale Konvergenz. 

                                                
12 Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. November 2011 über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger 
makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet (ABl. L 306 vom 
23.11.2011, S. 8). 

13 Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer 
Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
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(9) Es sollten detaillierte Vorschriften für Inhalt, Übermittlung, Bewertung, Billigung 

und Überwachung der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne 

festgelegt werden, um durch Reformen und Investitionen, einschließlich 

derjenigen, mit denen zu den gemeinsamen Prioritäten der Union beigetragen 

wird, gesunde und auf Dauer tragfähige öffentliche Finanzen, ein nachhaltiges und 

inklusives Wachstum in den Mitgliedstaaten und Resilienz zu fördern und 

übermäßigen öffentlichen Defiziten vorzubeugen. 

(10) Die nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne sollten die 

Finanzpolitik, die strukturellen Reformen und Investitionen eines jeden 

Mitgliedstaats enthalten. Diese Pläne sollten den Eckpfeiler des Rahmens für die 

wirtschaftspolitische Steuerung der Union bilden. Jeder Mitgliedstaat sollte einen 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan vorlegen, in dem sein 

haushaltspolitischer Pfad sowie seine prioritären öffentlichen Investitionen und 

Reformen dargelegt werden, die zusammen für einen stetigen, graduellen 

Schuldenabbau und ein nachhaltiges und inklusives Wachstum sorgen sollen, wobei 

eine prozyklische Finanzpolitik zu vermeiden ist. Diese Pläne sollten ferner 

weitreichendere Reformen und Investitionen umfassen, auch in Bezug auf 

gemeinsame Prioritäten der Union, insbesondere den grünen Wandel, 

einschließlich des europäischen Grünen Deals und des Übergangs zur 

Klimaneutralität bis 2050 gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 und im Rahmen 

der Umsetzung der gemäß der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen 

Parlaments und des Rates14 übermittelten nationalen Energie- und Klimapläne, den 

digitalen Wandel, einschließlich des mit dem Beschluss (EU) 2022/2481 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 aufgestellten Politikprogramms 2030 für 

die digitale Dekade, die soziale und wirtschaftliche Resilienz und die Umsetzung der 

Europäischen Säule sozialer Rechte, einschließlich der zugehörigen Ziele für 

Beschäftigung, Kompetenzen und Armutsbekämpfung bis 2030, die 

                                                
14 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und 
(EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 

15 Beschluss (EU) 2022/2481 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 über die Aufstellung des Politikprogramms 2030 für die digitale 
Dekade (ABl. L 323 vom 19.12.2022, S. 4). 
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Energieversorgungssicherheit und, soweit zutreffend, den Aufbau von 

Verteidigungsfähigkeiten, einschließlich des Strategischen Kompasses für 

Sicherheit und Verteidigung, oder spätere Rechtsakte der Union, die für diese 

Prioritäten relevant sind. Während der Laufzeit der mit der Verordnung (EU) 

2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates16 eingerichteten Aufbau- und 

Resilienzfazilität sollten die in den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen 

abgegebenen Zusagen bei der Aufstellung nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Pläne gebührend berücksichtigt werden. 

                                                
16 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 
18.2.2021, S. 17). 
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(11) Die kohäsionspolitischen Mittel sind ebenfalls auf das Europäische Semester 

abgestimmt. Bei der Aufstellung der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Pläne sollten neben der langfristigen Investitionspolitik des 

Unionshaushalts auch die Reformen und Investitionen und Reformen im Rahmen 

dieser Fonds gebührend berücksichtigt werden, um Kohärenz und gegebenenfalls 

Komplementarität zu gewährleisten. 

(12) Der Übermittlung eines nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans 

sollte ein fachlicher Dialog mit der Kommission vorausgehen, damit die Einhaltung 

dieser Verordnung sichergestellt werden kann. Die Bewertung der nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne durch die Kommission sollte 

eine Zusammenfassung dieses fachlichen Dialogs enthalten. Auf der Grundlage 

einer Empfehlung der Kommission sollte der Rat eine Empfehlung annehmen, in 

der er den Nettoausgabenpfad festlegt, und, soweit angebracht, die Reformen und 

Investitionen billigt, die einer etwaigen Verlängerung des Anpassungszeitraums 

zugrunde gelegt werden sollen. 
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(13) Zur Vereinfachung des haushaltspolitischen Rahmens der Union und zur Erhöhung 

der Transparenz sollte als Grundlage für die Festlegung des haushaltspolitischen 

Pfads und die jährliche haushaltspolitische Überwachung ein einziger, auf der 

Schuldentragfähigkeit beruhender operativer Indikator herangezogen werden. Dieser 

einzige operative Indikator sollte auf national finanzierten Nettoprimärausgaben 

beruhen, d. h. auf Staatsausgaben ohne Zinsausgaben, diskretionäre 

einnahmenseitige Maßnahmen, Ausgaben für Programme der Union, die 

vollständig durch Einnahmen aus den Unionsfonds ausgeglichen werden, 

nationale Ausgaben für die Kofinanzierung von Programmen, die von der Union 

finanziert werden, konjunkturelle Komponenten der Ausgaben für Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit. Im Einklang mit den Leitprinzipien, die die Kommission für die 

Einstufung von Transaktionen als einmalige und sonstige befristete Maßnahmen 

heranzieht, sollten auch diese einmaligen und sonstigen befristeten Maßnahmen 

vom Nettoausgabenindikator abgezogen werden. Dieser Indikator, der nicht von der 

Wirkung automatischer Stabilisatoren und anderen Ausgabenschwankungen, die 

sich der direkten Kontrolle des Staates entziehen, beeinflusst wird, bietet Spielraum 

für eine antizyklische makroökonomische Stabilisierung. 
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(14) Als Rahmen für den Dialog im Vorfeld der Übermittlung der nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne sollte die Kommission den 

Mitgliedstaaten, deren öffentlicher Schuldenstand 60 % des BIP oder deren 

öffentliches Defizit 3 % des BIP überschreitet, wie in Artikel 126 Absatz 2 AEUV 

in Verbindung mit dem dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und dem 

AEUV beigefügten Protokoll Nr. 12 über das Verfahren bei einem übermäßigen 

Defizit (im Folgenden „Protokoll (Nr. 12)“) festgelegt, einen Referenzpfad 

übermitteln, der einen Anpassungszeitraum von vier Jahren mit einer etwaigen 

Verlängerung um höchstens drei Jahre abdeckt. Dieser Pfad sollte risikobasiert 

und länderspezifisch sein sowie auf der Schuldentragfähigkeit beruhen, um einen 

stärker zukunftsorientierten Ansatz zu gewährleisten, der sowohl für aktuelle als 

auch künftige Herausforderungen geeignet ist. 

(15) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats, dessen öffentlicher Schuldenstand 60 % des 

BIP und dessen öffentliches Defizit 3 % des BIP nicht überschreitet, sollte die 

Kommission diesem Mitgliedstaat Leitlinien in Form von technischen 

Informationen übermitteln. 

(16) Während des Monats vor dem Ende der Frist, zu der die Kommission einem 

Mitgliedstaat einen Referenzpfad oder technische Informationen zu übermitteln 

hat, sollte dieser Mitgliedstaat die Möglichkeit haben, um einen fachlichen 

Austausch mit der Kommission zu ersuchen. Dieser fachliche Austausch sollte die 

Gelegenheit bieten, die neuesten verfügbaren statistischen Informationen und die 

Wirtschafts- und Haushaltsprognose des betreffenden Mitgliedstaats zu erörtern, 

wobei die Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten zu gewährleisten ist. 
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(17) Der Rahmen der Union für die multilaterale haushaltspolitische Überwachung 

stützt sich auf von Eurostat bereitgestellten statistischen Daten; Eurostat ist im 

Namen der Kommission dafür verantwortlich, die Qualität der Finanzdaten 

sicherzustellen, die im Einklang mit dem Europäischen System 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene 

erhoben werden. Eurostat hat einen Rahmen für die Berichterstattung der 

Mitgliedstaaten über statistische Daten in Bezug auf die nationale Kofinanzierung 

von von der Union finanzierten Programmen zu schaffen, die für die 

Durchführung dieser Verordnung erforderlich sind und derzeit noch nicht von 

Eurostat erhoben werden. Bis zur Schaffung des Rahmens für die Erhebung und 

Bereitstellung solcher Daten sollte es den Mitgliedstaaten erlaubt sein, sich auf 

Schätzungen zu stützen. Format, Umfang, Häufigkeit und Zeitpunkt der 

Bereitstellung dieser Daten durch die Mitgliedstaaten sind von den zuständigen 

statistischen Stellen der Union festzulegen. 

(18) Der Referenzpfad sollte sicherstellen, dass der öffentliche Schuldenstand bis zum 

Ende des Anpassungszeitraums auf einem plausibel rückläufigen Pfad ist oder 

auch in ungünstigen Szenarien auf einem dem Vorsichtsgebot entsprechenden 

Niveau gehalten wird. Zusätzlich dazu sollte er sicherstellen, dass das öffentliche 

Defizit auf unter 3 % des BIP gesenkt und darunter gehalten wird, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass den Mitgliedstaaten nach Ablauf des 

Anpassungszeitraums zusätzliche Kosten entstehen könnten, etwa infolge der 

Bevölkerungsalterung. Schließlich sollte für Kohärenz mit dem Korrekturpfad 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates gesorgt werden. 
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(19) Damit die Ergebnisse des Rahmens der Union für die multilaterale 

haushaltspolitische Überwachung besser vorhergesehen werden können und um 

die Gleichbehandlung zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken, sollte der 

Referenzpfad vorab die Absicherung der Schuldentragfähigkeit einhalten. Diese 

Absicherung sollte in der Konzeptionsphase der nationalen mittelfristigen 

strukturellen finanzpolitischen Pläne sicherstellen, dass die projizierte öffentliche 

Schuldenquote um einen durchschnittlichen jährlichen Mindestsatz sinkt. Sie 

würde als Mindestanforderung für die Anstrengungen im Rahmen des 

Referenzpfads und des Nettoausgabenpfads dienen. Aufgrund der besonderen 

Zusammensetzung der ausstehenden Staatsschulden Griechenlands dürfte ein 

erheblicher Teil der aufgeschobenen Zinszahlungen im Jahr 2033 fällig werden. 

Der damit verbundene außergewöhnliche Anstieg der öffentlichen Schuldenquote 

Griechenlands sollte bei der Anwendung der Absicherung der 

Schuldentragfähigkeit daher nicht berücksichtigt werden. 

(20) Risikobasierte Anforderungen an den Referenzpfad dürften ausreichen, um die 

öffentlichen Defizite deutlich unter den Referenzwert von 3 % des BIP zu senken. 

Um den Rahmen für die multilaterale haushaltspolitische Überwachung jedoch 

gegenüber ungewissen Entwicklungen der makroökonomischen und 

finanzpolitischen Variablen robuster zu machen, sollte der Referenzpfad ferner 

eine gemeinsame Resilienzmarge in Bezug auf den in Artikel 126 Absatz 2 AEUV 

in Verbindung mit dem Protokoll Nr. 12 genannten Defizit-Referenzwert 

aufweisen oder eine Annäherung an diesen Defizit-Referenzwert vorsehen. Mit 

dieser gemeinsamen Absicherung der Resilienz sollte der Aufbau von 

Haushaltspuffern für widrige Umstände und Schocks sichergestellt und die 

Durchführung antizyklischer Maßnahmen im haushaltspolitischen Rahmen der 

Union folglich erleichtert werden. 
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(21) Für die erste Runde der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen 

Pläne sollte die Plausibilität eines mittelfristigen Rückgangs des öffentlichen 

Schuldenstands auf der im Debt Sustainability Monitor 2023 der Kommission 

beschriebenen Methode beruhen. Eine Arbeitsgruppe zur 

Schuldentragfähigkeitsanalyse sollte mögliche Verbesserungen der Methode, auch 

in Bezug auf die zugrunde liegenden Annahmen, ausloten. Diese Arbeitsgruppe 

sollte sich aus Sachverständigen der Mitgliedstaaten, der Kommission und der 

Europäischen Zentralbank zusammensetzen. Der Europäische Fiskalausschuss 

und der Europäische Stabilitätsmechanismus sollten von der Arbeitsgruppe als 

Beobachter eingeladen werden. Der zuständige Ausschuss des Europäischen 

Parlaments sollte die Kommission ersuchen können, im Rahmen des mit dieser 

Verordnung eingerichteten wirtschaftlichen Dialogs ihre Methode darzulegen. 

(22) Um zu beurteilen, ob am Ende des vier- oder fünfjährigen Umsetzungszeitraums des 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans weitere Anpassungen 

erforderlich sind, sollte die Kommission die Lage neu bewerten und einen neuen 

Referenzpfad vorgeben, wenn der öffentliche Schuldenstand des Mitgliedstaats nach 

wie vor über 60 % des BIP oder das öffentliche Defizit über 3 % des BIP liegt. 
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(23) In jedem nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan sollte dessen 

Status im Rahmen der nationalen Verfahren angegeben werden und insbesondere, ob 

der Plan dem nationalen Parlament vorgelegt und von diesem gebilligt wurde. Im 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan sollte auch angegeben 

werden, ob das nationale Parlament die Möglichkeit hatte, die Empfehlung des Rates 

zum vorhergehenden Plan und, sofern zutreffend, andere Empfehlungen oder 

Beschlüsse des Rates oder eine Verwarnung der Kommission zu erörtern. Soweit 

verfügbar, sollte die Stellungnahme der unabhängigen finanzpolitischen 

Institution, die gemäß der Richtlinie 2011/85/EU des Rates17 eingerichtet wurde, 

dem der Kommission übermittelten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plan beigefügt werden. Vor der Übermittlung der zweiten oder einer 

nachfolgenden Runde der nationalen mittelfristigen strukturellen 

finanzpolitischen Pläne, sollten alle Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren 

nationalen Rechtsrahmen eine Konsultation mit den Sozialpartnern, den 

regionalen Behörden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen 

relevanten Interessenträgern durchführen. In die nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Pläne sollten Informationen über die Konsultation 

der nationalen Parlamente und den Konsultationsprozess aufgenommen werden. 

Angesichts des engeren Zeitplans für die Ausarbeitung der ersten Runde der 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne könnten die 

Mitgliedstaaten im Vorfeld eine Konsultation mit angemessenen Fristen 

durchführen. 

                                                
17 Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die Anforderungen 

an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten (ABl. L 306 vom 
23.11.2011, S. 41). 
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(24) Im Falle einer neu ernannten Regierung sollte ein Mitgliedstaat die Möglichkeit 

haben, einen überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plan zu übermitteln. Liegen objektive Umstände vor, die der 

Umsetzung eines nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans 

entgegenstehen, sollte ein Mitgliedstaat die Möglichkeit haben, der Kommission 

bis spätestens zwölf Monate vor Ende des laufenden Plans einen überarbeiteten 

Plan zu übermitteln. 

(25) Legen die Mitgliedstaaten ihren nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plänen Annahmen zugrunde, die von dem Rahmen für die mittelfristige 

Projektion des öffentlichen Schuldenstands abweichen, so sollten sie die 

Unterschiede transparent und anhand stichhaltiger wirtschaftlicher Argumente im 

Rahmen des fachlichen Dialogs und in ihren nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plänen erläutern und ordnungsgemäß begründen. 

(26) Ist der Rat der Auffassung, dass der überarbeitete nationale mittelfristige 

finanzpolitisch-strukturelle Plan eines Mitgliedstaats nicht den Anforderungen 

dieser Verordnung entspricht, so sollte er grundsätzlich den ursprünglichen 

Referenzpfad empfehlen, der zuvor von der Kommission als Nettoausgabenpfad 

übermittelt worden war. 

▌ 

(27) Damit das Zusammenspiel zwischen dem gemeinsamen Rahmen der Union und den 

nationalen haushaltspolitischen Rahmen angemessen funktioniert, sollte die 

Kommission ihre Bewertung der Einhaltung durch die Mitgliedstaaten der 

Nettoausgabenpfade gemäß der Festsetzung durch den Rat nur auf die Entwicklung 

der Nettoausgaben stützen. Den Mitgliedstaaten sollte es möglich sein, ihre 

nationalen Haushaltsziele an einem anderen Indikator, etwa dem strukturellen Saldo, 

auszurichten, wenn der jeweilige nationale haushaltspolitische Rahmen dies 

erfordert. 
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(28) Bei der Bewertung der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne 

durch die Kommission sollte insbesondere die Plausibilität der makroökonomischen 

und haushaltspolitischen Annahmen geprüft werden, soweit diese von den 

Annahmen abweichen, die dem Referenzpfad zugrunde liegen. Insbesondere sollten 

die in den Plan aufzunehmenden, unter der Annahme einer unveränderten Politik 

erstellten Schuldenprojektionen mit den Projektionen der Kommission vergleichbar 

sein. 

(29) Um die Umsetzung der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne 

sicherzustellen, sollten die Kommission und der Rat die in diesen Plänen im Rahmen 

des Europäischen Semesters aufgenommenen Reformen und Investitionen auf der 

Grundlage der jährlichen Fortschrittsberichte der Mitgliedstaaten und im Einklang 

mit den Artikeln 121 und 148 AEUV überwachen. Zu diesem Zweck sollten sie mit 

dem Europäischen Parlament einen wirtschaftlichen Dialog führen. 

(30) Um die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die Eigenverantwortung für die 

im Rahmen des Europäischen Semesters gefassten Beschlüsse zu erhöhen, sollte 

das Europäische Parlament auf regelmäßige und strukturierte Weise 

ordnungsgemäß in das Europäische Semester eingebunden werden. Der Präsident 

des Rates und die Kommission sollten das Europäische Parlament regelmäßig über 

die Ergebnisse der multilateralen Überwachung nach dieser Verordnung 

unterrichten. Die im Rahmen dieser Verordnung bereitzustellenden Informationen 

sollten von der Kommission ausgearbeitet und dem Rat übermittelt sowie 

unverzüglich dem Europäischen Parlament zur Verfügung gestellt werden. 
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(31) Um einen eher graduellen Schuldenabbau zu ermöglichen, kann der 

Anpassungszeitraum um höchstens drei Jahre verlängert werden, wenn der 

betreffende Mitgliedstaat seinem nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plan ein Paket überprüfbarer und zeitgebundener Reformen und 

Investitionen zugrunde legt, die grundsätzlich in ihrer Gesamtheit wachstums- und 

resilienzfördernd sind, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen stützen, die 

gemeinsamen Prioritäten der Union verfolgen, den einschlägigen länderspezifischen 

Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters, soweit zutreffend 

einschließlich der im Rahmen des Verfahrens bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht abgegebenen Empfehlungen, sowie den länderspezifischen 

Investitionsprioritäten Rechnung tragen, ohne dass dies über die Laufzeit des Plans 

zu einer Verringerung des Niveaus der national finanzierten öffentlichen 

Investitionen im Vergleich zum mittelfristigen Niveau vor Beginn des Plans führt, 

wobei der Reichweite und dem Ausmaß der länderspezifischen Herausforderungen 

Rechnung zu tragen ist. 

(32) Das Reform- und Investitionspaket, das einer Verlängerung des 

Anpassungszeitraums zugrunde gelegt werden soll, sollte mit den Verpflichtungen 

im Einklang stehen, die in dem genehmigten Aufbau- und Resilienzplan des 

betreffenden Mitgliedstaats während der Laufzeit der Aufbau- und 

Resilienzfazilität und der im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 

vereinbarten Partnerschaftsvereinbarung enthalten sind. Wenn Aufbau- und 

Resilienzpläne ehrgeizige Reformen und Investitionen umfassen, insbesondere in 

Bezug auf das mittelfristige Wirtschaftswachstum und die mittelfristige 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, sollte davon ausgegangen werden, dass 

sie die Anforderungen für die Verlängerung des Anpassungszeitraums der ersten 

Runde der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne erfüllen. 

▌ 
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(33) Die in den nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plänen festgelegten 

Reform- und Investitionspakete sollten auf die gemeinsamen Prioritäten der Union 

abgestimmt sein; darunter fallen etwa die Verwirklichung eines fairen grünen und 

digitalen Wandels, einschließlich der Kohärenz mit den in der Verordnung (EU) 

2021/1119 festgelegten Klimazielen, das Erreichen sozialer und wirtschaftlicher 

Resilienz, einschließlich der Europäischen Säule sozialer Rechte, die 

Verwirklichung der Energieversorgungssicherheit und erforderlichenfalls der 

Aufbau von Verteidigungsfähigkeiten. Die Kommission sollte diesen Prioritäten 

bei ihrer Bewertung der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen 

Pläne besondere Aufmerksamkeit widmen. Diese Reform- und Investitionspakete 

sollten auch mit den nationalen Strategien vereinbar sein, die der betreffende 

Mitgliedstaat zur Umsetzung dieser Prioritäten der Union festgelegt hat. 

(34) Im Hinblick auf die Förderung wachstumsfreundlicher Strategien zur 

Haushaltskonsolidierung sollten die Auswirkungen der Reformen und 

Investitionen – sobald sie im Rahmen der nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Pläne umgesetzt wurden – bei der Gestaltung der 

nachfolgenden Pläne gebührend berücksichtigt werden. Besondere 

Aufmerksamkeit sollte den Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der öffentlichen 

Finanzen durch künftige öffentliche Einnahmen, öffentliche Ausgaben und 

Potenzialwachstum sowie dem Beitrag zu den gemeinsamen Prioritäten der Union 

auf der Grundlage stichhaltiger und datengestützter wirtschaftlicher Erkenntnisse 

gewidmet werden. 
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(35) Kommt ein Mitgliedstaat den zeitgebundenen Reformen und Investitionen, die dem 

vom Rat festgelegten eher graduellen Nettoausgabenpfad zugrunde liegen, nicht bis 

zur gesetzten Frist in zufriedenstellender Weise nach, so sollte der Rat auf 

Empfehlung der Kommission empfehlen können, die Verlängerung des 

Anpassungszeitraums des Nettoausgabenpfads zu verkürzen, d. h. die jährlichen 

Konsolidierungsanstrengungen zu verstärken, es sei denn, es liegen objektive 

Umstände vor, die der Umsetzung bis zur ursprünglichen Frist entgegenstehen. 

(36) Die Kommission sollte für jeden Mitgliedstaat ein Kontrollkonto einrichten, um die 

jährlichen und kumulierten Abweichungen nach oben und nach unten der 

Nettoausgaben von dem Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat zu 

verfolgen. Auf dem Kontrollkonto sollten keine Abweichungen verbucht werden, 

solange Ausweichklauseln aktiviert sind. Bei der Erstellung des Berichts nach 

Artikel 126 Absatz 3 AEUV sollte die Kommission im Einklang mit Artikel 2 

Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 die Fortschritte bei der Umsetzung der 

Reformen und Investitionen, insbesondere auch der politischen Maßnahmen zur 

Umsetzung der gemeinsamen Wachstums- und Beschäftigungsstrategie der Union 

als einschlägige Faktoren berücksichtigen und den finanziellen Beiträgen zur 

Verwirklichung der in dieser Verordnung festgelegten gemeinsamen Prioritäten 

der Union besondere Aufmerksamkeit widmen. 

(37) Die unabhängigen finanzpolitischen Institutionen haben gezeigt, dass sie in der Lage 

sind, die Haushaltsdisziplin zu fördern und die Glaubwürdigkeit der öffentlichen 

Finanzen der Mitgliedstaaten zu erhöhen. Um die nationale Eigenverantwortung zu 

erhöhen, sollte die beratende Rolle der unabhängigen finanzpolitischen Institutionen 

in dem reformierten Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union 

beibehalten werden, mit dem Ziel, ihre Kapazitäten graduell aufzubauen. 
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(38) Ein ständiger und unabhängigerer Europäischer Fiskalausschuss sollte in dem 

Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union eine wichtigere 

beratende Rolle spielen. Er sollte weiterhin die Umsetzung des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts und den künftigen haushaltspolitischen Kurs für das Euro-

Währungsgebiet als Ganzes bewerten sowie die Kommission und den Rat beraten, 

wobei die Rolle und die Vorrechte der Kommission gemäß EUV und AEUV zu 

achten sind. Seine Unabhängigkeit und sein Zugang zu Informationen sollten 

verbessert werden. Der Rat und das Europäische Parlament sollten bei der 

Ernennung des Vorsitzenden und der Mitglieder des Ausschusses konsultiert 

werden. Diese Ernennungen sollten so weit wie möglich eine angemessene 

geographische Verteilung und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis 

gewährleisten. 

(39) In ihrer Stellungnahme zu den nach der Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates18 vorgelegten Übersichten über die 

Haushaltsplanung sollte die Kommission bewerten, ob diese Übersichten mit den 

Nettoausgabenpfaden gemäß der Festsetzung durch den Rat nach der vorliegenden 

Verordnung vereinbar sind. 

▌ 

                                                
18 Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2013 über gemeinsame Bestimmungen für die Überwachung und Bewertung 
der Übersichten über die Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der Korrektur 
übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet (ABl. L 140 vom 
27.5.2013, S. 11). 
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(40) Im Fall größerer Schocks, die das Euro-Währungsgebiet oder die Union als Ganzes 

treffen, ist eine allgemeine Ausweichklausel erforderlich, die zur Abwendung eines 

schweren Konjunkturabschwungs im Euro-Währungsgebiet oder in der Union als 

Ganzes eine Abweichung vom Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den 

Rat gestattet, sofern eine solche Abweichung die mittelfristige Tragfähigkeit der 

öffentlichen Finanzen nicht gefährdet. Die Auslösung und Verlängerung der 

allgemeinen Ausweichklausel muss von einer Empfehlung des Rates abhängig 

sein, die der Rat innerhalb von vier Wochen auf Empfehlung der Kommission 

annehmen sollte. Der Europäische Fiskalausschuss sollte eine Stellungnahme zur 

Verlängerung der allgemeinen Ausweichklausel abgeben. 

(41) Neben der allgemeinen Ausweichklausel sollte auch eine länderspezifische 

Ausweichklausel vorgesehen werden, um eine Abweichung vom Nettoausgabenpfad 

gemäß der Festsetzung durch den Rat zuzulassen, wenn außergewöhnliche 

Umstände – wie unvorhersehbare exogene Ereignisse –, die sich der Kontrolle des 

Mitgliedstaats entziehen, erhebliche Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen des 

Mitgliedstaats haben und antizyklische fiskalpolitische Maßnahmen erfordern, sofern 

eine solche Abweichung die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

nicht gefährdet. Die Auslösung und Verlängerung der länderspezifischen 

Ausweichklauseln muss von einer Empfehlung des Rates abhängig sein, die der Rat 

unter Berücksichtigung des Ersuchens des betreffenden Mitgliedstaats um 

Auslösung oder Verlängerung der länderspezifischen Ausweichklausel innerhalb 

von vier Wochen auf Empfehlung der Kommission annehmen sollte. 
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(42) Die vorliegende Verordnung bildet zusammen mit der Verordnung (EU) 2024/... des 

Rates19++ und der Richtlinie (EU) 2024/... des Rates20+ ein Paket. Mit diesen drei 

Rechtsakten (im Folgenden „Reform des Rahmens für die wirtschaftspolitische 

Steuerung“) wird der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union 

reformiert und der Inhalt des Titels III (Fiskalpolitischer Pakt) des Vertrags über 

Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion21 

vom 2. März 2012 (SKS-Vertrag) im Einklang mit Artikel 16 dieses Vertrags in das 

Unionsrecht überführt. Aufbauend auf den Erfahrungen mit der Umsetzung des SKS-

Vertrags durch die Mitgliedstaaten wird auch bei der Reform des Rahmens für die 

wirtschaftspolitische Steuerung die mittelfristige Ausrichtung des fiskalpolitischen 

Pakts als Instrument zur Erreichung von Haushaltsdisziplin und 

Wachstumsförderung beibehalten. Die Reform des Rahmens für die 

wirtschaftspolitische Steuerung weist eine stärkere länderspezifische Dimension auf, 

um die nationale Eigenverantwortung zu erhöhen, unter anderem durch 

Beibehaltung der beratenden Rolle unabhängiger finanzpolitischer Institutionen, die 

sich auf die von der Kommission in ihrer Mitteilung vom 20. Juni 2012 im Einklang 

mit Artikel 3 Absatz 2 des SKS-Vertrags vorgeschlagenen gemeinsamen Grundsätze 

für nationale fiskalpolitische Korrekturmechanismen des fiskalpolitischen Pakts 

stützt. Die Analyse der Ausgaben ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen 

für die im fiskalpolitischen Pakt vorgeschriebene Gesamtbewertung der Einhaltung 

der Regelungen ist in dieser Verordnung festgelegt. Wie beim fiskalpolitischen Pakt 

sind vorübergehende Abweichungen vom mittelfristigen Plan nur unter 

außergewöhnlichen Umständen gemäß der vorliegenden Verordnung und im 

Einklang mit den Bestimmungen über das Kontrollkonto zulässig. Ähnlich wie 

beim fiskalpolitischen Pakt sollten bei erheblichen Abweichungen vom 

mittelfristigen Plan Maßnahmen ergriffen werden, die innerhalb eines festgelegten 

Zeitraums zu einer Korrektur der Abweichungen führen. Mit der Reform des 

                                                
19 Verordnung (EU) 2024/… des Rates vom ... zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit (ABl. L, ..., ELI: ...). 

++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument ST … [korrektive Komponente] 
enthaltenen Verordnung einfügen und die entsprechende Fußnote mit Datum, Titel 
und Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie vervollständigen. 

20 Richtlinie (EU) 2024/... des Rates vom ... zur Änderung der Richtlinie 2011/85/EU 
über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten 
(ABl. L, ..., ELI: ...). 

+ ABl.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der in Dokument ST … 
enthaltenen Richtlinie einfügen und die entsprechende Fußnote vervollständigen. 

21 https://www.consilium.europa.eu/media/20382/st00tscg26-de-12.pdf. 
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Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung werden die haushaltspolitische 

Überwachung und die Durchsetzungsverfahren gestärkt, um der Verpflichtung, 

gesunde und auf Dauer tragfähige öffentliche Finanzen sowie nachhaltiges und 

inklusives Wachstum zu fördern, nachzukommen. Bei der Reform des Rahmens für 

die wirtschaftspolitische Steuerung werden somit die im fiskalpolitischen Pakt 

festgelegten grundlegenden Ziele der Haushaltsdisziplin und der 

Schuldentragfähigkeit beibehalten.
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(43) Um eine wirksame Umsetzung und angemessene Überwachung dieser Verordnung 

zu gewährleisten, sollte die Kommission nach Ersuchen um eine Stellungahme des 

Wirtschafts- und Finanzausschusses zeitnahe Leitlinien zu den Angaben, die in den 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plänen und jährlichen 

Fortschrittsberichten der Mitgliedstaaten enthalten sein müssen, bereitstellen. Diese 

Leitlinien sollten veröffentlicht werden. 

(44) Die multilaterale Überwachung sollte sich auf hochwertige und unabhängige 

Statistiken stützen, die nach den Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates22 erstellt werden. 

(45) Da die Ziele dieser Verordnung, die wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik 

und die multilaterale haushaltspolitische Überwachung zu gewährleisten, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 

wegen des Umfangs oder der Wirkungen der Koordinierung und Überwachung auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus 

(46) Im Hinblick auf die bestehende Frist gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 

sollte diese Verordnung aus Gründen der Dringlichkeit am Tag ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
22 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 
des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, 
Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm 
der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164). 
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KAPITEL I  

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung werden Vorschriften festgelegt, um die wirksame 

Koordinierung einer soliden Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zu gewährleisten 

und damit zur Verwirklichung der Ziele der Union in Bezug auf nachhaltiges und 

inklusives Wachstum und Beschäftigung beizutragen. 

(2) Mit dieser Verordnung werden detaillierte Vorschriften für Inhalt, Übermittlung, 

Bewertung und Überwachung der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Pläne im Rahmen der multilateralen haushaltspolitischen Überwachung 

durch den Rat und die Kommission festgelegt, um ▌durch Reformen und 

Investitionen gesunde und auf Dauer tragfähige öffentliche Finanzen, ein 

nachhaltiges und inklusives Wachstum und Resilienz zu fördern und übermäßigen 

öffentlichen Defiziten vorzubeugen. 

Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „länderspezifische Empfehlung“ die an einen Mitgliedstaat gerichteten jährlichen 

Leitlinien des Rates ▌zur Wirtschafts-, Haushalts-, Beschäftigungs- und 

Strukturpolitik gemäß den Artikeln 121 und 148 AEUV; 
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2. „Nettoausgaben“ die Staatsausgaben ohne Zinsausgaben, diskretionäre 

einnahmenseitige Maßnahmen, Ausgaben für Programme der Union, die 

vollständig durch Einnahmen aus den Unionsfonds ausgeglichen werden, 

nationale Ausgaben für die Kofinanzierung von Programmen, die von der Union 

finanziert werden, konjunkturelle Komponenten der Ausgaben für Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit und einmalige und sonstige befristete Maßnahmen; 

3. „Referenzpfad“ den von der Kommission übermittelten mehrjährigen Pfad für die 

Nettoausgaben, der als Rahmen für die Dialoge mit den Mitgliedstaaten dient, deren 

öffentlicher Schuldenstand zum Zeitpunkt der Erstellung ihres nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans 60 % des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) überschreitet oder deren öffentliches Defizit zu diesem Zeitpunkt 3 % des BIP 

überschreitet; 

4. „technische Informationen“ die Leitlinien, die die Kommission auf Ersuchen der 

Mitgliedstaaten, deren öffentlicher Schuldenstand 60 % des BIP und deren 

öffentliches Defizit 3 % des BIP nicht überschreitet, übermittelt, bevor die 

Mitgliedstaaten ihre nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne 

erstellen; 

5. „Nettoausgabenpfad“ den mehrjährigen Pfad für die Nettoausgaben eines 

Mitgliedstaats; 

6. „nationaler mittelfristiger struktureller finanzpolitischer Plan“ das Dokument, das die 

haushaltspolitischen Zusagen und die Reform- und Investitionszusagen eines 

Mitgliedstaats enthält und einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren abdeckt, je 

nach der regulären Dauer der Legislaturperiode dieses Mitgliedstaats; 
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7. „jährlicher Fortschrittsbericht“ einen Bericht eines Mitgliedstaats über die 

Umsetzung des nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans, 

einschließlich des Nettoausgabenpfads gemäß der Festsetzung durch den Rat, und 

die Reformen und Investitionen; 

8. „Anpassungszeitraum“ den Zeitraum, in dem die Haushaltsanpassung eines 

Mitgliedstaats erfolgt und der sich über vier Jahre oder im Fall einer Verlängerung 

über vier Jahre plus einen zusätzlichen Zeitraum von bis zu drei Jahren erstreckt; 

9. „Kontrollkonto“ eine Aufzeichnung der kumulierten Abweichungen nach oben und 

nach unten der festgestellten Nettoausgaben eines Mitgliedstaats von dem 

Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat; 

10. „struktureller Saldo“ den konjunkturbereinigten gesamtstaatlichen Haushaltssaldo 

ohne einmalige und andere befristete Maßnahmen; 

11. „struktureller Primärsaldo“ den ▌strukturellen Saldo ohne Zinsausgaben. 
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KAPITEL II 

EUROPÄISCHES SEMESTER 

Artikel 3  

Europäisches Semester 

(1) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte 

Konvergenz der wirtschaftlichen und sozialen Leistung der Mitgliedstaaten zu 

gewährleisten, führen der Rat und die Kommission unter Einbeziehung des 

Europäischen Parlaments gemäß Artikel 27 der vorliegenden Verordnung die 

multilaterale Überwachung im Rahmen des Europäischen Semesters im Einklang mit 

den im AEUV festgelegten Zielen und Anforderungen durch. 

(2) Die multilaterale Überwachung stützt sich auf hochwertige und unabhängige 

Statistiken, die nach den Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 erstellt 

werden. 

(3) Das Europäische Semester umfasst: 

a) die Formulierung und die Überwachung der Umsetzung der Grundzüge der 

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union gemäß Artikel 121 

Absatz 2 AEUV, der länderspezifischen Empfehlungen und der Empfehlung 

zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets; 
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b) die Formulierung ▌und die Überwachung der Umsetzung der von den 

Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 AEUV zu berücksichtigenden 

beschäftigungspolitischen Leitlinien einschließlich der Grundsätze der 

Europäischen Säule sozialer Rechte sowie der einschlägigen länderspezifischen 

Empfehlungen. Die Überwachung der Umsetzung durch die Kommission 

schließt die Fortschritte bei der Umsetzung der Grundsätze der Europäischen 

Säule sozialer Rechte und ihrer Kernziele ein, die mit Hilfe des 

sozialpolitischen Scoreboards und eines Rahmens zur Ermittlung von 

Risiken für die soziale Konvergenz gemessen werden; 

c) die Übermittlung, Bewertung und Billigung der nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Pläne der Mitgliedstaaten sowie die Überwachung 

ihrer Umsetzung im Rahmen der jährlichen Fortschrittsberichte; 

d) die Überwachung zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer 

Ungleichgewichte gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011. 

▌ 
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Artikel 4  

Umsetzung des Europäischen Semesters 

(1) Sofern dies in Anbetracht einer Bewertung der nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Pläne gemäß dieser Verordnung, der jährlichen 

Fortschrittsberichte sowie der sozioökonomischen Lage der Mitgliedstaaten 

angezeigt ist, richtet der Rat auf der Grundlage von Empfehlungen der Kommission 

sowie unter umfassender Nutzung der in den Artikeln 121 und 148 AEUV 

vorgesehenen Rechtsinstrumente und der einschlägigen sekundärrechtlichen 

Vorschriften Empfehlungen an die Mitgliedstaaten. 

(2) Bei wichtigen Entscheidungen zur Entwicklung ihrer Wirtschafts-, Sozial-, 

Beschäftigungs-, Struktur- und Haushaltspolitik tragen die Mitgliedstaaten zunächst 

den in Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben a beziehungsweise b genannten Grundzügen 

der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und den Empfehlungen und den 

beschäftigungspolitischen Leitlinien gebührend Rechnung. Die entsprechenden 

Fortschritte werden von der Kommission überwacht. 

(3) Kommt ein Mitgliedstaat den in Absatz 2 genannten Grundzügen, Leitlinien und 

Empfehlungen nicht nach, so kann dies folgende Maßnahmen nach sich ziehen: 

a) weitere Empfehlungen, 

b) eine Verwarnung der Kommission oder eine Empfehlung des Rates gemäß 

Artikel 121 Absatz 4 AEUV, 

c) Maßnahmen gemäß der vorliegenden Verordnung, der Verordnung (EG) Nr. 

1467/97 oder der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011. 
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KAPITEL III 

REFERENZPFAD 

Artikel 5  

Referenzpfad 

Überschreitet der öffentliche Schuldenstand eines Mitgliedstaats 60 % des BIP oder 

überschreitet sein öffentliches Defizit 3 % des BIP, so übermittelt die Kommission dem 

betreffenden Mitgliedstaat und dem Wirtschafts- und Finanzausschuss einen Referenzpfad 

für die Nettoausgaben, der einen ▌Anpassungszeitraum von vier Jahren und dessen etwaige 

Verlängerung um bis zu drei Jahre gemäß Artikel 14 abdeckt. ▌ 

Artikel 6 

Risikobasierte Anforderungen an den Referenzpfad 

Für jeden Mitgliedstaat wird ein eigener risikobasierter Referenzpfad festgelegt, mit dem 

sichergestellt wird, dass 

a) die projizierte öffentliche Schuldenquote zum Ende des Anpassungszeitraums unter 

der Annahme, dass keine weiteren Haushaltsmaßnahmen getroffen werden, auf 

einen plausibel rückläufigen Pfad gebracht oder darauf gehalten wird oder 

mittelfristig auf einem dem Vorsichtsgebot entsprechenden Niveau unter 60 % des 

BIP gehalten wird; 

b) das projizierte öffentliche Defizit unter der Annahme, dass keine weiteren 

Haushaltsmaßnahmen getroffen werden, im Anpassungszeitraum unter 3 % des 

BIP gesenkt und mittelfristig unter diesem Referenzwert gehalten wird; 
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c) die Konsolidierungsanstrengungen während der Laufzeit des nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans grundsätzlich linear sowie 

mindestens proportional zur Gesamtanstrengung während des gesamten 

Anpassungszeitraums sind; und 

d) gegebenenfalls Übereinstimmung mit dem Korrekturpfad nach Artikel 3 Absatz 4 

der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 besteht. 

▌ 

Artikel 7 

Absicherung der Schuldentragfähigkeit 

(1) Mit dem Referenzpfad wird sichergestellt, dass die projizierte öffentliche 

Schuldenquote um einen durchschnittlichen jährlichen Mindestsatz sinkt, der 

a) 1 Prozentpunkt des BIP beträgt, solange die öffentliche Schuldenquote 90 % 

des BIP übersteigt; 

b) 0,5 Prozentpunkte des BIP beträgt, solange die öffentliche Schuldenquote 

zwischen 60 % und 90 % des BIP liegt. 

(2) Der durchschnittliche Rückgang nach Absatz 1 dieses Artikels wird ab dem Jahr 

vor Beginn des Referenzpfads oder dem Jahr, in dem das Verfahren bei einem 

übermäßigen Defizit im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 

voraussichtlich eingestellt wird, je nachdem, welcher Zeitpunkt später eintritt, bis 

zum Ende des Anpassungszeitraums berechnet. 
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Artikel 8 

Absicherung der Defizitresilienz 

(1) Mit dem Referenzpfad wird sichergestellt, dass die Haushaltsanpassung 

erforderlichenfalls so lange fortgesetzt wird, bis der betreffende Mitgliedstaat ein 

Defizitniveau erreicht, das eine gemeinsame strukturelle Resilienzmarge von 1,5 % 

des BIP gegenüber dem Defizit-Referenzwert von 3% des BIP aufweist. 

(2) Die jährliche Verbesserung des strukturellen Primärsaldos zur Erreichung der 

erforderlichen Marge beträgt 0,4 Prozentpunkte des BIP und wird im Falle einer 

Verlängerung des Anpassungszeitraums gemäß Artikel 14 auf 0,25 Prozentpunkte 

des BIP verringert. 

Artikel 9 

Vorab-Leitlinien der Kommission 

(1) Die Kommission übermittelt dem betreffenden Mitgliedstaat und dem Wirtschafts- 

und Finanzausschuss bis zum 15. Januar des Jahres ▌, in dem die Mitgliedstaaten 

ihre ▌nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne gemäß Artikel 11 

übermitteln müssen, oder innerhalb von drei Wochen nach dem Ersuchen des 

Mitgliedstaats, einen überarbeiteten Plan gemäß Artikel 15 übermitteln zu dürfen, 

Folgendes: 

a) den zugrunde liegenden Rahmen für die mittelfristige Projektion des 

öffentlichen Schuldenstands und die entsprechenden Ergebnisse, 

b) ihre makroökonomischen Prognosen und Annahmen, 

c) den Referenzpfad, sofern nach Artikel 5 erforderlich, oder die technischen 

Informationen, sofern ein Mitgliedstaat nach Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels darum ersucht, und den entsprechenden strukturellen Primärsaldo, 

einschließlich Tabellenvorlagen und anderer relevanter Informationen, die 

erforderlich sind, um seine vollständige Reproduzierbarkeit zu 

gewährleisten. 
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(2) Ein Mitgliedstaat kann während des Monats vor dem Ende der Frist, zu der die 

Kommission einem Mitgliedstaat Vorableitlinien gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels zu übermitteln hat, um einen fachlichen Austausch mit der Kommission 

ersuchen. Ein solcher fachlicher Austausch bietet Gelegenheit, die neuesten 

verfügbaren statistischen Informationen und die Wirtschafts- und 

Haushaltsprognose des betreffenden Mitgliedstaats zu erörtern. 

(3) Den Mitgliedstaaten, deren öffentliches Defizit 3 % des BIP und deren öffentlicher 

Schuldenstand 60 % des BIP nicht überschreitet, stellt die Kommission auf 

Ersuchen des Mitgliedstaats technische Informationen zu dem strukturellen 

Primärsaldo zur Verfügung, der erforderlich ist, um sicherzustellen, dass das 

Gesamtdefizit mittel- und langfristig unter der Annahme, dass keine weiteren 

politischen Maßnahmen getroffen werden, unter 3 % des BIP gehalten wird, und gibt 

an, ob dies eine Haushaltsanpassung erfordert. Diese technischen Informationen 

müssen auch mit der in Artikel 8 genannten Absicherung der Defizitresilienz im 

Einklang stehen. 

▌ 
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Artikel 10  

Plausibilitätsprüfung 

(1) Die Kommission prüft anhand einer reproduzierbaren, vorhersehbaren und 

transparenten Methode auf der Grundlage der nachfolgenden Bedingungen, ob 

sich die projizierte öffentliche Schuldenquote eines Mitgliedstaats auf einem 

rückläufigen Pfad befindet oder auf einem dem Vorsichtsgebot entsprechenden 

Niveau gehalten wird: 

a) Die öffentliche Schuldenquote sinkt oder wird unter Zugrundelegung der 

deterministischen Szenarien des Rahmens der Kommission für die 

mittelfristige Projektion des öffentlichen Schuldenstands auf einem dem 

Vorsichtsgebot entsprechenden Niveau gehalten; 

b) das Risiko, dass die öffentliche Schuldenquote in den fünf Jahren nach 

Ablauf des Anpassungszeitraums des nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plans nicht sinkt, ist ausreichend gering; dies 

wird anhand der Schuldentragfähigkeitsanalyse der Kommission bewertet. 

(2) Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments kann die Kommission 

ersuchen, im Rahmen des wirtschaftlichen Dialogs nach Artikel 28 ihre Methode 

darzulegen. 

(3) Die Kommission veröffentlicht ihre Plausibilitätsprüfung und die 

Tabellenvorlagen, die die zugrunde liegenden Daten sowie andere relevante 

Informationen enthalten, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse zum Zeitpunkt 

der Übermittlung des nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans 

gemäß Artikel 11 reproduzierbar sind. 
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KAPITEL IV 

NATIONALE MITTELFRISTIGE STRUKTURELLE FINANZPOLITISCHE PLÄNE 

Artikel 11 

Übermittlung der nationalen mittelfristigen strukturellen finanzpolitischen Pläne 

(1) Spätestens zum 30. April des letzten Jahres des laufenden Plans übermittelt jeder 

Mitgliedstaat dem Rat und der Kommission einen nationalen mittelfristigen 

strukturellen finanzpolitischen Plan. Ein Mitgliedstaat und die Kommission können 

erforderlichenfalls vereinbaren, diese Frist um einen angemessenen Zeitraum zu 

verlängern. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann die betreffende unabhängige finanzpolitische Institution 

ersuchen, eine Stellungnahme zur makroökonomischen Prognose und zu den 

makroökonomischen Annahmen abzugeben, die dem Nettoausgabenpfad zugrunde 

liegen, wobei der unabhängigen finanzpolitischen Institution ausreichend Zeit für 

die Ausarbeitung ihrer Stellungnahme eingeräumt wird. 

Die betreffenden unabhängigen finanzpolitischen Institutionen geben diese 

Stellungnahmen ab dem ... [acht Jahre ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung] 

ab, sofern sie ausreichende Kapazitäten aufgebaut haben. Versäumt es eine 

unabhängige finanzpolitische Institution, ihre Stellungnahme innerhalb einer 

angemessenen Frist abzugeben, so hindert dies den betreffenden Mitgliedstaat 

nicht daran, seinen nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan zu 

übermitteln. Falls verfügbar, wird die Stellungnahme der unabhängigen 

finanzpolitischen Institution dem der Kommission übermittelten nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan beigefügt. 
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(3) Vor der Übermittlung seines nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plans, führt jeder Mitgliedstaat im Einklang mit seinem nationalen 

Rechtsrahmen eine Konsultation mit der Zivilgesellschaft, den Sozialpartnern, den 

regionalen Behörden und anderen relevanten Interessenträgern durch. 

(4) Vor der Übermittlung seines nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plans, kann jeder Mitgliedstaat den Entwurf seines nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans im Einklang mit seinem 

nationalen Rechtsrahmen in seinem nationalen Parlament erörtern. 

(5) Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht seinen nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plan nach dessen Vorlage beim Rat und der Kommission. 

Artikel 12 

Fachlicher Dialog 

Vor der Übermittlung seines nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans 

führt jeder Mitgliedstaat mit der Kommission einen fachlichen Dialog, um sicherzustellen, 

dass der nationale mittelfristige finanzpolitisch-strukturelle Plan mit den Artikeln 13 ▌und 15 

im Einklang steht. 
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Artikel 13 

Anforderungen an die nationalen mittelfristigen strukturellen finanzpolitischen Pläne 

Ein nationaler mittelfristiger struktureller finanzpolitischer Plan 

a) enthält einen Nettoausgabenpfad sowie die zugrunde liegenden 

makroökonomischen Annahmen und die geplanten strukturellen finanzpolitischen 

Maßnahmen, um die Einhaltung der haushaltspolitischen Anforderungen nach 

Artikel 16 Absätze 2 und 3 nachzuweisen; 

b) enthält den Referenzpfad gemäß Artikel 5oder die von der Kommission 

übermittelten technischen Informationen gemäß Artikel 9 Absatz 3; ist der im 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan vorgesehene 

Nettoausgabenpfad höher als der von der Kommission gemäß Artikel 5 

vorgegebene Referenzpfad, so begründet der betreffende Mitgliedstaat die 

Abweichung in seinem Plan anhand stichhaltiger und datengestützter 

wirtschaftlicher Argumente; 

c) enthält Erläuterungen, wie der betreffende Mitgliedstaat die Durchführung von 

Reformen und Investitionen als Reaktion auf die wichtigsten Herausforderungen, 

die im Rahmen des Europäischen Semesters, insbesondere in den 

länderspezifischen Empfehlungen, benannt wurden, sicherstellen wird und wie 

dieser Mitgliedstaat die folgenden gemeinsamen Prioritäten der Union umsetzen 

wird: 

i) ein fairer grüner und digitaler Wandel, einschließlich der Klimaziele gemäß 

der Verordnung (EU) 2021/1119 festgelegt, 

ii) soziale und wirtschaftliche Resilienz, einschließlich der Europäischen Säule 

sozialer Rechte, 

iii) Sicherheit der Energieversorgung, und 

iv)  erforderlichenfalls der Aufbau von Verteidigungsfähigkeiten; 
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d) enthält eine Beschreibung der Maßnahmen des betreffenden Mitgliedstaats zur 

Umsetzung der an ihn gerichteten länderspezifischen Empfehlungen, die für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 1176/2011 relevant sind, sowie, soweit zutreffend, die Verwarnungen der 

Kommission oder die Empfehlungen des Rates nach Artikel 121 Absatz 4 AEUV; 

e) gibt, sofern zutreffend, Aufschluss darüber, wie der betreffende Mitgliedstaat die 

Umsetzung eines einschlägigen Reform- und Investitionspakets nach Artikel 14 

sicherstellen wird, das einer Verlängerung des Anpassungszeitraums des 

Mitgliedstaats um bis zu drei Jahre zugrunde liegt; 

f) berücksichtigt die Auswirkungen der von dem betreffenden Mitgliedstaat bereits 

durchgeführten Reformen und Investitionen unter besonderer Berücksichtigung 

der Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen durch künftige 

Einnahmen und Ausgaben des Staates und Potenzialwachstum auf der Grundlage 

stichhaltiger und datengestützter wirtschaftlicher Erkenntnisse; 
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g) enthält Informationen zu  

i)  den wichtigsten makroökonomischen und haushaltspolitischen Annahmen, 

ii) impliziten Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, 

iii) den erwarteten Auswirkungen der Reformen und Investitionen, die der 

Verlängerung des Anpassungszeitraums zugrunde liegen, 

iv) dem prognostizierten Umfang der national finanzierten öffentlichen 

Investitionen während des gesamten Planungszeitraums des nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans, 

v) dem öffentlichen Investitionsbedarf, einschließlich in Bezug auf die 

gemeinsamen Prioritäten der Union nach Buchstabe c des vorliegenden 

Artikels, 

vi) der Konsultation der nationalen Parlamente und der Konsultation nach 

Artikel 11, 

vii) der Kohärenz und sofern zutreffend Komplementarität mit den Fonds der 

Kohäsionspolitik und dem Aufbau- und Resilienzplan des betreffenden 

Mitgliedstaats während der Laufzeit der Aufbau- und Resilienzfazilität 

gemäß der Verordnung (EU) 2021/241. 

▌ 

Artikel 14 

Kriterien für eine Verlängerung des Anpassungszeitraums 

(1) Wenn ein Mitgliedstaat ein einschlägiges Reform- und Investitionspaket zusagt, das 

die Vorgaben von Absatz 2 erfüllt, kann der Anpassungszeitraum um bis zu drei 

Jahre verlängert werden. 
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(2) Das Paket der Reform- und Investitionszusagen, das einer Verlängerung des 

Anpassungszeitraums zugrunde liegt, muss grundsätzlich in seiner Gesamtheit 

folgende Kriterien erfüllen: 

a) Es führt auf der Grundlage glaubwürdiger und vorsichtiger Annahmen eine 

nachhaltige Verbesserung des Wachstums- und Resilienzpotenzials der 

Wirtschaft des betreffenden Mitgliedstaats herbei; 

b) es unterstützt die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, indem es 

mittelfristig eine strukturelle Verbesserung der öffentlichen Finanzen 

bewirkt, etwa durch Senkung der Ausgabenquote oder Erhöhung der 

Einnahmenquote; 

c) es verfolgt die in Artikel 13 Buchstabe c genannten gemeinsamen Prioritäten 

der Union; 

d) es trägt den an den Mitgliedstaat gerichteten einschlägigen länderspezifischen 

Empfehlungen, soweit zutreffend einschließlich der im Rahmen des Verfahrens 

bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht vorgelegten Empfehlungen, 

Rechnung; 

e) es stellt unter Berücksichtigung der Reichweite und des Ausmaßes der 

länderspezifischen Herausforderungen sicher, dass das geplante 

Gesamtniveau der national finanzierten öffentlichen Investitionen während der 

Laufzeit des nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans nicht 

unter dem vorherigen mittelfristigen Niveau liegt. 
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(3) Jede der Reform- und Investitionszusagen, die einer Verlängerung des 

Anpassungszeitraums zugrunde liegen, ist hinreichend detailliert, auf die ersten 

Programmjahre vorgezogen, zeitgebunden und überprüfbar und erfüllt folgende 

Kriterien: 

a) Die Reform- und Investitionszusagen sind klar beschrieben und ermöglichen 

es der Kommission, sie anhand der in Absatz 2 genannten Kriterien zu 

bewerten; 

b) die Reformen werden innerhalb des Planungszeitraums des nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans durchgeführt; 

c) bis zum Ende des Anpassungszeitraums werden erhebliche Fortschritte bei 

der Umsetzung der Investitionen erzielt; 

d) die Beschreibung der Reformen und Investitionen enthält, soweit 

erforderlich, Indikatoren zur Bewertung ihrer Umsetzung und 

Überwachung. 

(4) Das Paket der Reform- und Investitionszusagen, das einer Verlängerung des 

Anpassungszeitraums zugrunde liegt, muss mit den Verpflichtungen im Einklang 

stehen, die in dem genehmigten Aufbau- und Resilienzplan des betreffenden 

Mitgliedstaats während der Laufzeit der Aufbau- und Resilienzfazilität gemäß der 

Verordnung (EU) 2021/241 und der im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens 

mit dem betreffenden Mitgliedstaat vereinbarten Partnerschaftsvereinbarung 

enthalten sind. 

▌ 
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Artikel 15 

Überarbeiteter nationaler mittelfristiger struktureller finanzpolitischer Plan 

(1) Ein Mitgliedstaat kann bis spätestens zwölf Monate vor Ende des laufenden 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans darum ersuchen, der 

Kommission vor Ende der Laufzeit des nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plans einen überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plan zu übermitteln, wenn objektive Umstände der Umsetzung des 

ursprünglichen Plans innerhalb dieses Zeitraums entgegenstehen. In diesem Fall 

deckt der überarbeitete nationale mittelfristige finanzpolitisch-strukturelle Plan den 

Zeitraum bis zum Ende der Laufzeit des ursprünglichen Plans ab. 

(2) Im Falle einer neu ernannten Regierung kann ein Mitgliedstaat einen 

überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan 

übermitteln, der je nach der regulären Dauer seiner Legislaturperiode einen 

neuerlichen Zeitraum von vier Jahren oder fünf Jahren abdeckt. 

(3) Ein Mitgliedstaat kann die betreffende unabhängige finanzpolitische Institution 

ersuchen, eine Stellungnahme zur makroökonomischen Prognose und zu den 

makroökonomischen Annahmen abzugeben, die dem Nettoausgabenpfad zugrunde 

liegen, wobei der unabhängigen finanzpolitischen Institution ausreichend Zeit für 

die Ausarbeitung ihrer Stellungnahme eingeräumt wird. 

Die betreffenden unabhängigen finanzpolitischen Institutionen geben diese 

Stellungnahmen ab dem ... [acht Jahre ab dem Inkrafttreten der Verordnung] ab, 

sofern sie ausreichende Kapazitäten aufgebaut haben. Versäumt es eine 

unabhängige finanzpolitische Institution, ihre Stellungnahme innerhalb einer 

angemessenen Frist abzugeben, so hindert dies den betreffenden Mitgliedstaat 

nicht daran, seinen überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plan zu übermitteln. Soweit verfügbar, wird die Stellungnahme der 

unabhängigen finanzpolitischen Institution dem der Kommission übermittelten 

überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan 

beigefügt.
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(4) Damit ein Mitgliedstaat einen überarbeiteten nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plan im Einklang mit den Absätzen 1 und 2 erstellen 

kann, übermittelt die Kommission diesem Mitgliedstaat und dem Wirtschafts- und 

Finanzausschuss einen neuen Referenzpfad oder auf Ersuchen dieses 

Mitgliedstaats neue technische Informationen. 

(5) Abhängig davon, inwieweit der betreffende Mitgliedstaat in der Vergangenheit 

empfohlene Haushaltsanpassungen vorgenommen hat, darf der neue Referenzpfad 

keine Verschiebung der Konsolidierungsanstrengungen auf das Ende des 

Programmzeitraums bewirken und grundsätzlich nicht zu einer geringeren 

Konsolidierungsanstrengung führen. 

(6) Wird ein überarbeiteter nationaler mittelfristiger struktureller finanzpolitischer Plan 

übermittelt, so finden die Artikel 12, 13, 14 sowie 16 bis 20 Anwendung. 

(7) Sofern zutreffend, prüft die Kommission insbesondere, ob eine etwaige 

Verlängerung des Anpassungszeitraums auch für den überarbeiteten nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan gelten oder weiterhin gelten soll. 

Die Bewertung der Kommission trägt der Umsetzung der Reform- und 

Investitionszusagen, die der Verlängerung des ursprünglichen nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans zugrunde liegen, und den 

Änderungen im Rahmen des überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plans in Bezug auf Herausforderungen hinsichtlich des öffentlichen 

Schuldenstands Rechnung. 
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Artikel 16 

Bewertung der nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne durch die 

Kommission 

(1) Die Kommission bewertet jeden nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plan innerhalb von sechs Wochen nach seiner Übermittlung. Der 

betreffende Mitgliedstaat und die Kommission können vereinbaren, diese Frist 

erforderlichenfalls um grundsätzlich bis zu zwei Wochen zu verlängern; 

(2) Bei der Bewertung eines nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen 

Plans prüft die Kommission für jeden Mitgliedstaat, ob sein jeweiliger 

Nettoausgabenpfad die Anforderungen erfüllt, den öffentlichen Schuldenstand bis 

zum Ende des Anpassungszeitraums auf einen plausibel rückläufigen Pfad zu 

bringen oder darauf zu halten oder weiterhin auf einem dem Vorsichtsgebot 

entsprechenden Niveau unter 60 % des BIP zu halten und das öffentliche Defizit 

mittelfristig unter 3 % des BIP zu senken und darunter zu halten. 

(3) Bei der Bewertung des nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans 

prüft die Kommission bei den Mitgliedstaaten, die einen Referenzpfad erhalten 

haben, ob ihr jeweiliger Nettoausgabenpfad die Anforderungen der Artikel 6, 7 

und 8 erfüllt. 

▌ 
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(4) ▌Die Kommission prüft bei allen Mitgliedstaaten, ob ihre nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Pläne die in Artikel 13 genannten Anforderungen 

erfüllen. 

(5) Die Kommission prüft, ob bei dem betreffenden Mitgliedstaat die Reformen und 

Investitionen, die einer Verlängerung des Anpassungszeitraums zugrunde liegen, 

die Voraussetzungen nach Artikel 14 erfüllen. 

Artikel 17 

Billigung des nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans durch den Rat 

(1) Auf Empfehlung der Kommission nimmt der Rat eine Empfehlung an, in der er den 

Nettoausgabenpfad des betreffenden Mitgliedstaats festlegt und, sofern zutreffend, 

die in dem nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan vorgesehenen 

Reform- und Investitionszusagen billigt, die einer Verlängerung des 

Anpassungszeitraums zugrunde liegen. Diese Empfehlung des Rates wird 

grundsätzlich innerhalb von sechs Wochen nach Annahme der Empfehlung der 

Kommission angenommen. 
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(2) Dient der nationale mittelfristige finanzpolitisch-strukturelle Plan als 

Korrekturmaßnahmenplan zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer 

Ungleichgewichte nach Artikel 31, so billigt der Rat in seiner Empfehlung auch die 

zur Korrektur dieser Ungleichgewichte erforderlichen Reformen und Investitionen. 

Artikel 18 

Empfehlung des Rates für einen überarbeiteten nationalen mittelfristigen strukturellen 

finanzpolitischen Plan 

Wenn der Rat unter Berücksichtigung der Bewertung der Kommission der Auffassung ist, 

dass der Plan die in Artikel 16 Absätze 2, 3 und 5 der vorliegenden Verordnung dargelegten 

Anforderungen nicht erfüllt, so empfiehlt er dem betreffenden Mitgliedstaat auf Empfehlung 

der Kommission, einen überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen 

Plan zu übermitteln. 

Artikel 19 

Empfehlung des Rates bei Verstößen durch einen Mitgliedstaat 

Der Rat empfiehlt dem betreffenden Mitgliedstaat auf Empfehlung der Kommission, 

grundsätzlich den von der Kommission vorgegebenen Referenzpfad als Nettoausgabenpfad 

des Mitgliedstaats zu verwenden, wenn 

a) der betreffende Mitgliedstaat es versäumt, innerhalb eines Monats nach der 

Empfehlung des Rates nach Artikel 18 einen überarbeiteten nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan zu übermitteln; 
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b) der Rat der Auffassung ist, dass der überarbeitete nationale mittelfristige 

finanzpolitisch-strukturelle Plan die Anforderungen des Artikels 16 Absätze 2, 3 und 

5 nicht erfüllt, wobei er seinen Standpunkt hinreichend begründet; 

c) der Mitgliedstaat es versäumt, seinen ersten nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plan oder einen neuen Plan im letzten Jahr des 

laufenden nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans gemäß 

Artikel 11 Absatz 1 zu übermitteln. 

In dem in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Fall können der betreffende Mitgliedstaat 

und die Kommission eine Verlängerung dieser Frist um grundsätzlich einen Monat 

vereinbaren. 

Artikel 20 

Verstoß eines Mitgliedstaats hinsichtlich der Investitions- und Reformzusagen, die einer 

Verlängerung des Anpassungszeitraums zugrunde liegen 

Wenn ein Mitgliedstaat, dem eine Verlängerung seines Anpassungszeitraums gewährt wurde, 

seinen Reform- und Investitionszusagen, die der Verlängerung nach Artikel 14 zugrunde 

liegen, nicht in zufriedenstellender Weise nachkommt, kann der Rat auf Empfehlung der 

Kommission und im Einklang mit Artikel 29 einen überarbeiteten Nettoausgabenpfad mit 

einem kürzeren Anpassungszeitraum empfehlen, es sei denn, es liegen objektive Umstände 

vor, die der Umsetzung innerhalb der ursprünglichen Frist entgegenstehen. 
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KAPITEL V 

UMSETZUNG DER NATIONALEN MITTELFRISTIGEN STRUKTURELLEN 

FINANZPOLITISCHEN PLÄNE 

Artikel 21 

Jährlicher Fortschrittsbericht 

(1) Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission jährlich spätestens zum 30. April eines 

jeden Jahres einen ▌Fortschrittsbericht vor. 

(2) Der jährliche Fortschrittsbericht enthält insbesondere Informationen über die 

Fortschritte bei der Umsetzung des Nettoausgabenpfads gemäß der Festsetzung 

durch den Rat, bei der Umsetzung umfassenderer Reformen und Investitionen im 

Rahmen des Europäischen Semesters und, soweit zutreffend, bei der Umsetzung der 

Reformen und Investitionen, die einer Verlängerung des Anpassungszeitraums 

zugrunde liegen. 

▌ 

(3) Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht seinen jährlichen Fortschrittsbericht. 

(4) Die Kommission verwendet die von den Mitgliedstaaten in ihren jährlichen 

Fortschrittsberichten bereitgestellten Informationen zusammen mit anderen 

einschlägigen Informationen für die Zwecke der Bewertung nach Artikel 4 

Absatz 1. Die Kommission macht ihre Bewertung öffentlich zugänglich. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können den Fortschrittsbericht im Einklang mit ihren 

nationalen Rechtsrahmen in ihren nationalen Parlamenten und mit der 

Zivilgesellschaft, den Sozialpartnern und relevanten Interessenträgern erörtern. 

Artikel 22 

Überwachung durch die Kommission 

(1) Die Kommission überwacht die Umsetzung des nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plans gemäß der Festsetzung durch den Rat und 

insbesondere des Nettoausgabenpfads und der Reformen und Investitionen, die der 

Verlängerung des Anpassungszeitraums zugrunde liegen. 

(2) Die Kommission richtet ein Kontrollkonto ein, um die kumulierten Abweichungen 

nach oben und nach unten der festgestellten Nettoausgaben vom Nettoausgabenpfad 

gemäß der Festsetzung durch den Rat zu verfolgen, das nach Billigung eines neuen 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans durch den Rat 

zurückgesetzt wird. 

(3) Auf dem Kontrollkonto wird ein Minus verbucht, wenn die festgestellten 

Nettoausgaben in dem betreffenden Mitgliedstaat in einem bestimmten Jahr über 

dem vom Rat festgelegten Nettoausgabenpfad liegen. 

(4) Auf dem Kontrollkonto wird ein Plus verbucht, wenn die festgestellten 

Nettoausgaben in dem betreffenden Mitgliedstaat in einem bestimmten Jahr unter 

dem Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat liegen. 

(5) Der kumulierte Saldo des Kontrollkontos entspricht der Summe der jährlichen 

positiven und negativen Kontobewegungen nach den Absätzen 3 und 4. Der Saldo 

wird in Prozent des BIP ausgedrückt. 

(6) Die positiven und negativen Kontobewegungen werden jährlich auf der Grundlage 

der Ist-Daten verbucht. 

(7) Hat der Rat eine Empfehlung gemäß den Artikeln 25 oder 26 angenommen, so 

werden im Kontrollkonto des betreffenden Mitgliedstaats keine Abweichungen 

verbucht. 
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Artikel 23 

Rolle unabhängiger finanzpolitischer Institutionen 

(1) Die Mitgliedstaaten können die betreffende unabhängige finanzpolitische Institution 

im Sinne von Artikel 8a der Richtlinie 2011/85/EU auffordern, zu bewerten, ob die 

in dem jährlichen Fortschrittsbericht gemeldeten Haushaltsergebnisdaten mit dem 

Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat vereinbar sind. 

(2) Soweit zutreffend können die Mitgliedstaaten die betreffende unabhängige 

finanzpolitische Institution ersuchen, die Faktoren zu analysieren, die einer 

Abweichung vom Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat 

zugrunde liegen. Diese Analyse ist nicht verbindlich und wird zusätzlich zu der 

Analyse der Kommission durchgeführt. 
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Artikel 24 

Der Europäische Fiskalausschuss 

(1) Der mit dem Beschluss (EU) 2015/1937 der Kommission23 eingerichtete 

Europäische Fiskalausschuss berät die Kommission und den Rat in Bezug auf die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen der multilateralen fiskalpolitischen 

Überwachung im Sinne der Artikel 121, 126 und 136 AEUV. 

(2) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben ist der Europäische Fiskalausschuss 

völlig unabhängig, unparteiisch und ausschließlich im Interesse der Union als 

Ganzes tätig. Er darf von der Regierung eines Mitgliedstaats, von den Organen 

oder Einrichtungen der Union oder von anderen öffentlichen oder privaten Stellen 

weder Weisungen anfordern noch entgegennehmen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 umfassen die Aufgaben des Europäischen 

Fiskalausschusses Folgendes: 

a) eine zeitnahe Ex-post-Bewertung der Umsetzung des haushaltspolitischen 

Steuerungsrahmens der Union; 

b) die Beratung im Hinblick auf den künftigen haushaltspolitischen Kurs, der 

für das Euro-Währungsgebiet als Ganzes angemessen ist, sowie zu den 

nationalen haushaltspolitischen Kursen, die ihn im Rahmen der Regeln des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts auf angemessene Weise stützen würden; 

                                                
23 Beschluss (EU) 2015/1937 der Kommission vom 21. Oktober 2015 zur Einrichtung 

eines unabhängigen beratenden Europäischen Fiskalausschusses (ABl. L 282 vom 
28.10.2015, S. 37). 
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c) die Abgabe von Stellungnahmen – auf Ersuchen der Kommission oder des 

Rates – zur Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie zur 

Verlängerung der allgemeinen Ausweichklausel gemäß Artikel 25 Absatz 3 

der vorliegenden Verordnung; 

d) die enge Zusammenarbeit mit unabhängigen finanzpolitischen Institutionen 

gemäß Artikel 8a der Richtlinie 2011/85/EU, um den Austausch bewährter 

Verfahren zu fördern; 

e) die Abgabe von Vorschlägen für die künftige Entwicklung der 

finanzpolitischen Rahmenvorschriften. 

(4) Der Europäische Fiskalausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und vier 

Mitgliedern zusammen. 

(5) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Europäischen Fiskalausschusses werden 

von der Kommission nach Anhörung des Parlaments und des Rates im Rahmen 

eines transparenten Verfahrens und auf der Grundlage nachgewiesener 

analytischer Erfahrungen und Kompetenzen im Zusammenhang mit der Analyse 

der öffentlichen Finanzen und mit der Makroökonomie ausgewählt und ernannt. 

Der Vorsitzende und die Mitglieder des Europäischen Fiskalausschusses werden 

für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt, wobei eine Verlängerung um weitere 

drei Jahre möglich ist. 

(6) Der Europäische Fiskalausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(7) Der Europäische Fiskalausschuss erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission einmal jährlich Bericht über seine Tätigkeiten. Alle Berichte 

und Stellungnahmen des Europäischen Fiskalausschusses werden veröffentlicht. 

▌ 
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Artikel 25 

Allgemeine Ausweichklausel 

(1) Auf Empfehlung der Kommission, die auf ihrer Analyse beruht, kann der Rat 

innerhalb einer Frist von grundsätzlich vier Wochen eine Empfehlung annehmen, 

die es den Mitgliedstaaten im Fall eines schweren Konjunkturabschwungs im Euro-

Währungsgebiet oder in der Union als Ganzes gestattet, von ihrem 

Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat abzuweichen, sofern 

dadurch die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht gefährdet 

wird. Der Rat legt für eine solche Abweichung eine zeitliche Begrenzung von einem 

Jahr fest. 

(2) Solange der schwere Konjunkturabschwung im Euro-Währungsgebiet oder in der 

Union als Ganzes andauert, überwacht die Kommission weiterhin die 

Schuldentragfähigkeit und sorgt für die Koordinierung der Politik und einen 

kohärenten Policy-Mix, der dem Euro-Währungsgebiet und der Unionsdimension 

Rechnung trägt. 

(3) Auf Empfehlung der Kommission kann der Rat den Zeitraum verlängern, in dem die 

Mitgliedstaaten von ihrem Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat 

abweichen dürfen, sofern der schwere Konjunkturabschwung im Euro-

Währungsgebiet oder in der Union als Ganzes andauert. Der Europäische 

Fiskalausschuss gibt eine Stellungnahme zur Verlängerung der allgemeinen 

Ausweichklausel ab. Der Zeitraum kann mehr als einmal verlängert werden. Jede 

Verlängerung ist jedoch auf einen zusätzlichen Zeitraum von bis zu einem Jahr 

begrenzt. 
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Artikel 26 

Nationale Ausweichklauseln 

(1) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats und auf Empfehlung der Kommission, die auf 

ihrer Analyse beruht, kann der Rat innerhalb von vier Wochen nach der 

Empfehlung der Kommission eine Empfehlung annehmen, die es einem 

Mitgliedstaat bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die sich der Kontrolle 

des Mitgliedstaats entziehen und erhebliche Auswirkungen auf die öffentlichen 

Finanzen des betreffenden Mitgliedstaats haben, gestattet, von seinem 

Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat abzuweichen, sofern durch 

diese Abweichung die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht 

gefährdet wird. Der Rat legt für eine solche Abweichung eine zeitliche Begrenzung 

fest. 

(2) Auf Ersuchen des betreffenden Mitgliedstaats und auf Empfehlung der 

Kommission kann der Rat den Zeitraum verlängern, in dem dieser Mitgliedstaat vom 

Nettoausgabenpfad gemäß der Festsetzung durch den Rat abweichen darf, sofern die 

außergewöhnlichen Umstände andauern. Der Zeitraum kann mehr als einmal 

verlängert werden. Jede Verlängerung ist jedoch auf einen zusätzlichen Zeitraum von 

bis zu einem Jahr begrenzt. 
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KAPITEL VI 

TRANSPARENZ UND RECHENSCHAFTSPFLICHT 

Artikel 27  

Rolle des Europäischen Parlaments 

(1) Um die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die Eigenverantwortung für die 

gefassten Beschlüsse zu erhöhen, wird das Europäische Parlament insbesondere 

über den in Artikel 28 genannten wirtschaftlichen Dialog auf regelmäßige und 

strukturierte Weise in das Europäische Semester eingebunden. 

(2) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament die von den 

Mitgliedstaaten vorgelegten nationalen mittelfristigen strukturellen 

finanzpolitischen Pläne. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament 

über ihre Gesamtbewertung dieser nationalen mittelfristigen strukturellen 

finanzpolitischen Pläne. Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments 

kann die Kommission über den in Artikel 28 genannten wirtschaftlichen Dialog 

auffordern, vor ihm zu erscheinen. Bei diesen Gelegenheiten kann die 

Kommission ersucht werden, ihre Bewertung der nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Pläne vorzustellen. 

(3) Der Präsident des Rates und die Kommission unterrichten das Europäische 

Parlament regelmäßig über die Ergebnisse der multilateralen Überwachung nach 

dieser Verordnung. 

(4) Der Präsident des Rates und die Kommission nehmen die Ergebnisse der nach 

dieser Verordnung durchgeführten multilateralen Überwachung in ihren Bericht 

an das Europäische Parlament auf. 
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(5) Der Präsident der Euro-Gruppe erstattet dem Europäischen Parlament jährlich 

Bericht über die Entwicklungen im Bereich der multilateralen Überwachung im 

Zusammenhang mit dem Euro-Währungsgebiet. 

(6) Die Kommission erstellt und übermittelt dem Rat mindestens die folgenden 

Informationen und stellt sie dem Europäischen Parlament unverzüglich zur 

Verfügung: 

a) die Bewertungen der Schuldentragfähigkeit und ihren methodischen 

Rahmen, sobald sie veröffentlicht sind, 

b) die von den Mitgliedstaaten vorgelegten nationalen mittelfristigen 

strukturellen finanzpolitischen Pläne, einschließlich der Referenzpfade und 

der Nettoausgabenpfade, sowie etwaige Änderungen daran, 

c) die von den Mitgliedstaaten vorgelegten jährlichen Fortschrittsberichte, 

d) die Bewertungen und Empfehlungen der Kommission an den Rat gemäß den 

Artikeln 17 bis 20 der vorliegenden Verordnung, 

e) soweit erforderlich die im Rahmen des Europäischen Semesters 

veröffentlichte Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen 

durch die Kommission, 

f) Verwarnungen durch die Kommission gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV, 

g) im Falle der Aktivierung der Ausweichklauseln nach Artikel 25 oder 26 der 

vorliegenden Verordnung die Analyse der Kommission, aus der hervorgeht, 

dass die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht 

gefährdet wird. 

(7) Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments kann die Kommission 

mindestens zweimal jährlich ersuchen, Informationen über die Ergebnisse der 

multilateralen Überwachung im Rahmen des in Artikel 28 der vorliegenden 

Verordnung genannten wirtschaftlichen Dialogs vorzulegen. 
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Artikel 28 

Wirtschaftlicher Dialog 

(1) Zur Förderung des Dialogs zwischen den Organen der Union, insbesondere dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission, kann das Europäische 

Parlament den Präsidenten des Rates, die Kommission und, soweit angebracht, 

den Präsidenten des Europäischen Rates oder den Präsidenten der Euro-Gruppe 

einladen, im Parlament die von der Kommission an die Mitgliedstaaten 

ausgegebenen politischen Leitlinien, die Schlussfolgerungen des Europäischen 

Rates und die Ergebnisse der multilateralen Überwachung nach der vorliegenden 

Verordnung zu erörtern. 

(2) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss, der Ausschuss für Wirtschaftspolitik, der 

Beschäftigungsausschuss und der Ausschuss für Sozialschutz werden soweit 

angebracht im Rahmen des Europäischen Semesters gehört. 

(3) Relevante Interessengruppen, insbesondere die nationalen Parlamente und die 

Sozialpartner, werden im Rahmen des Europäischen Semesters gemäß den 

Bestimmungen des AEUV und den auf nationaler Ebene bestehenden gesetzlichen 

und politischen Regelungen soweit angebracht an den wichtigsten politischen Fragen 

beteiligt. 

(4) Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments kann den Präsidenten des 

Rates, die Kommission und, soweit angebracht, den Präsidenten des Europäischen 

Rates oder den Präsidenten der Euro-Gruppe ersuchen, die nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Pläne sowie die anderen in Artikel 27 Absatz 6 

aufgeführten Informationen zu erörtern. 
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(5) Der Präsident des Rates und die Kommission gemäß Artikel 121 Absatz 5 AEUV 

sowie, soweit angebracht, der Präsident der Euro-Gruppe erstatten dem Europäischen 

Parlament und dem Europäischen Rat jährlich Bericht über die Ergebnisse der 

multilateralen Überwachung. 

Artikel 29 

Grundsatz „Befolgen oder Begründen“ 

Vom Rat wird grundsätzlich erwartet, dass er den Empfehlungen und Vorschlägen der 

Kommission folgt oder andernfalls seinen Standpunkt öffentlich begründet. 

Artikel 30 

Dialog mit einem Mitgliedstaat 

Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments kann einem Mitgliedstaat, an den 

eine Empfehlung des Rates gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV gerichtet wurde, die 

Gelegenheit bieten, an einer Aussprache teilzunehmen. 

▌ 
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KAPITEL VII 

ZUSAMMENWIRKEN MIT DER VERORDNUNG (EU) Nr. 1176/2011 

Artikel 31 

Zusammenwirken mit dem Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht 

(1) Die nicht zufriedenstellende Umsetzung der in den nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plänen eines Mitgliedstaats enthaltenen und für 

makroökonomische Ungleichgewichte relevanten Reformen und Investitionen, die 

aus einer Bewertung nach Artikel 21 der vorliegenden Verordnung hervorgeht, 

wird berücksichtigt: 

a) von der Kommission bei eingehenden Überprüfungen gemäß Artikel 5 

Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 und 

b) vom Rat und von der Kommission im Hinblick auf ihre jeweiligen 

Empfehlungen bei der Prüfung der Frage, ob ein übermäßiges 

Ungleichgewicht festgestellt und dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß 

Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 empfohlen werden 

soll, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 

Die Kommission berücksichtigt alle Informationen, die der betreffende 

Mitgliedstaat für relevant hält. 

(2) ▌Ein Mitgliedstaat, gegen den gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1176/2011 ein Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht eingeleitet 

wurde, legt gemäß Artikel 15 der vorliegenden Verordnung einen überarbeiteten 

nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan vor. Dieser 

überarbeitete nationale mittelfristige finanzpolitisch-strukturelle Plan folgt der 

gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 angenommenen 

Ratsempfehlung. Der überarbeitete nationale mittelfristige finanzpolitisch-

strukturelle Plan muss vom Rat gemäß den Artikeln 17 bis 20 der vorliegenden 

Verordnung gebilligt werden. Der überarbeitete nationale mittelfristige 

finanzpolitisch-strukturelle Plan wird gemäß Artikel 16 der vorliegenden 

Verordnung bewertet. 
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(3) Wenn ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels einen 

überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan 

übermittelt, gilt dieser als der in Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1176/2011 verlangte Korrekturmaßnahmenplan und muss die spezifischen 

Maßnahmen, die dieser Mitgliedstaat ergriffen hat oder ergreifen will, sowie einen 

Zeitplan für diese Maßnahmen enthalten. 

(4) ▌Der Rat bewertet den überarbeiteten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plan gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 

innerhalb von zwei Monaten nach seiner Übermittlung und stützt sich dabei auf 

einen Bericht der Kommission. Die Umsetzung des überarbeiteten Plans wird gemäß 

Artikel 22 der vorliegenden Verordnung und den Artikeln 9 und 10 der Verordnung 

(EU) Nr. 1176/2011 überwacht und bewertet. 

▌ 
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KAPITEL VIII 

ZUSAMMENWIRKEN MIT DER VERORDNUNG (EU) Nr. 472/2013 

Artikel 32 

Zusammenwirken mit dem Verfahren der verstärkten Überwachung 

(1) Abweichend von den Artikeln 11 und 21 der vorliegenden Verordnung muss ein 

Mitgliedstaat keinen nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan und 

keinen jährlichen Fortschrittsbericht übermitteln, wenn er gemäß Artikel 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates24 

einem makroökonomischen Anpassungsprogramm und den daran vorgenommenen 

Änderungen unterliegt.  

(2) Verfügt ein Mitgliedstaat über einen aktiven nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plan und wird dieser Mitgliedstaat Gegenstand eines 

makroökonomischen Anpassungsprogramms gemäß Artikel 7 der Verordnung 

(EU) Nr. 472/2013, so wird dieser nationale mittelfristige finanzpolitisch-

strukturelle Plan bei der Gestaltung des makroökonomischen 

Anpassungsprogramms berücksichtigt. 

▌ 

                                                
24 Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen 
Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden 
Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind 
(ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1). 
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KAPITEL IX 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 33 

Dialog mit den Mitgliedstaaten 

Die Kommission gewährleistet einen laufenden Dialog mit den Mitgliedstaaten ▌. Dazu führt 

die Kommission insbesondere Missionen zur Ermittlung der sozioökonomischen Lage im 

betreffenden Mitgliedstaat und zur Feststellung möglicher Risiken oder Probleme im 

Zusammenhang mit der Einhaltung dieser Verordnung durch. Für die Zwecke dieses Dialogs 

kann die Kommission die Ansichten relevanter Interessenträger mit Sitz in dem 

betreffenden Mitgliedstaat einholen. 
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Artikel 34 

Überwachungsmissionen 

(1) In Mitgliedstaaten, an die Empfehlungen nach Artikel 121 Absatz 4 AEUV gerichtet 

wurden, kann die Kommission Überwachungsmissionen durchführen. 

(2) Handelt es sich bei dem betroffenen Mitgliedstaat um einen Mitgliedstaat, dessen 

Währung der Euro ist oder der an dem mit der Entschließung des Europäischen Rates 

vom 16. Juni 199725 eingeführten europäischen Wechselkursmechanismus in der 

dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (ERM II) teilnimmt, so kann die 

Kommission, soweit angebracht, Vertreter der Europäischen Zentralbank einladen, 

an diesen Überwachungsmissionen teilzunehmen. 

Artikel 35 

Bericht 

(1) Die Kommission veröffentlicht bis zum ▌31. Dezember 2030 ▌und anschließend 

alle fünf Jahre einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung und fügt 

diesem, soweit angebracht, einen Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung bei. 

(2) In dem in Absatz 1 genannten Bericht prüft die Kommission 

a) die Wirksamkeit dieser Verordnung bei der Verwirklichung ihrer Ziele gemäß 

Artikel 1, 

b) die Fortschritte bei der Sicherstellung einer engeren Koordinierung der 

Wirtschaftspolitik und einer nachhaltigen Konvergenz der Wirtschaftsleistung 

der Mitgliedstaaten. 

                                                
25 ABl. C 236 vom 2.8.1997, S. 5. 
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(3) Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt. 

Artikel 36 

Übergangsbestimmungen 

(1) Für die ersten nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Pläne gelten 

folgende Bestimmungen: 

a) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 übermittelt die Kommission den 

betreffenden Mitgliedstaaten bis zum21. Juni 2024 auf der Grundlage der 

jüngsten Prognose der Kommission vorab Leitlinien, und die 

Mitgliedstaaten übermitteln ihre nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Pläne gemäß Artikel 11 bis zum 

20. September 2024, es sei denn, der Mitgliedstaat und die Kommission 

vereinbaren, diese Frist um einen angemessenen Zeitraum zu 

verlängern.; 

b) Abweichend von Artikel 9 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten einen 

technischen Austausch mit der Kommission für die Zeit während des 

Monats vor dem 21. Juni 2024 beantragen; 

c) Abweichend von Artikel 11 Absatz 3 können die Mitgliedstaaten eine 

öffentliche Konsultation mit den Sozialpartnern, regionalen Behörden, 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen relevanten nationalen 

Interessenträgern gemäß den in Artikel 11 festgelegten Grundsätzen mit 

angemessenen Fristen durchführen; 
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d) während der Laufzeit der Aufbau- und Resilienzfazilität werden die im 

genehmigten Aufbau- und Resilienzplan des betreffenden Mitgliedstaats 

enthaltenen Verpflichtungen für eine Verlängerung des 

Anpassungszeitraums gemäß Artikel 14 berücksichtigt, sofern der 

Aufbau- und Resilienzplan erhebliche Reformen und Investitionen 

enthält, die darauf abzielen, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

zu verbessern und das Wachstumspotenzial der Wirtschaft zu steigern, 

und der betreffende Mitgliedstaat sich verpflichtet, die 

Reformanstrengungen über den verbleibenden Teil der Laufzeit des 

nationalen mittelfristigen strukturellen Plans fortzusetzen und das Niveau 

der national finanzierten Investitionen aufrechtzuerhalten, das im 

Durchschnitt während der Laufzeit des Aufbau- und Resilienzplans erzielt 

wurde; 

e) beantragt ein Mitgliedstaat eine Ausnahme von der Absicherung gegen 

Backloading nach Artikel 6 Buchstabe c, so werden Projekte, die durch 

Darlehen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität unterstützt werden, sowie 

die nationale Kofinanzierung von aus Unionsmitteln finanzierten 

Programmen in den Jahren 2025 und 2026 berücksichtigt, sofern diese 

Ausnahme die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht 

gefährdet; 
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f) in Anbetracht der außergewöhnlichen Auswirkungen der jüngsten 

wirtschaftlichen Schocks und der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf 

die Schätzungen des Potenzialwachstums können die Mitgliedstaaten 

stabilere Zeitreihen verwenden als die, die sich aus der gemeinsam 

vereinbarten Methode ergeben, sofern diese Verwendung durch 

wirtschaftliche Argumente hinreichend begründet wird und das 

kumulierte Wachstum über den Projektionszeitraum weiterhin weitgehend 

den Ergebnissen dieser Methode entspricht. 

(2) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Dezember 2028 ihre vorläufigen Feststellungen zur Anwendung dieser 

Verordnung. 

Artikel 37 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 

Die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 wird aufgehoben. 

Artikel 38 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ▌Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 

▌ 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0312
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen 
Defizit – Änderungsverordnung
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit (15876/2023 – C9-0005/2024 – 2023/0137(CNS))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf des Rates (15876/2023),

– gestützt auf Artikel 126 Absatz 14 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C9-0005/2024),

– gestützt auf Artikel 82 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Haushaltsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0444/2023),

1. billigt den Entwurf des Rates;

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, seinen Entwurf 
entscheidend zu ändern;

4. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Abänderung  2 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

zum Entwurf des Rates 

--------------------------------------------------------- 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des 

Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 126 Absatz 14 Unterabsatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank2, 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten in der Union gemäß dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) umfasst die 

Einhaltung der folgenden richtungsweisenden Grundsätze: stabile Preise, gesunde 

öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine tragfähige 

Zahlungsbilanz. 

(2) Der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union, ein ausgefeiltes 

System der wirtschaftspolitischen Koordinierung und Überwachung der 

                                                
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet. 
1 ABl. C vom, S. . 
2 ABl. C 290 vom 18.8.2023, S. 17. 
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Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, hat den Mitgliedstaaten bei der Erreichung 

ihrer nationalen wirtschafts- und haushaltspolitischen Ziele die Richtung vorgegeben. 

Seit dem Vertrag von Maastricht von 1992 hat der Rahmen dazu beigetragen, 

makroökonomische Konvergenz zu erreichen, gesunde öffentliche Finanzen zu 

gewährleisten und makroökonomische Ungleichgewichte zu beseitigen. Zusammen 

mit einer gemeinsamen Geldpolitik und einer gemeinsamen Währung im Euro-

Währungsgebiet hat er die Voraussetzungen für wirtschaftliche Stabilität, nachhaltiges 

und inklusives Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung für die Bürgerinnen und 

Bürger der Union geschaffen. 

(3) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), der ursprünglich aus der Verordnung 

(EG) Nr. 1466/97 des Rates3, der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 

19974 und der Entschließung des Europäischen Rates vom 17. Juni 1997 über den 

Stabilitäts- und Wachstumspakt5 bestand, beruht auf dem Ziel gesunder und auf Dauer 

tragfähiger öffentlicher Finanzen als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für 

Preisstabilität und ein starkes, nachhaltiges und inklusives Wachstum, das auf einem 

stabilen Finanzsystem fußt, was zur Verwirklichung der Ziele der Union für 

nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung beiträgt. 

(4) In der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) besteht für die 

Mitgliedstaaten nach Artikel 126 Absatz 1 AEUV die vertragliche Verpflichtung zur 

Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite. 

(5) Um den zunehmenden Unterschieden bei der Haushaltslage, dem öffentlichen 

Schuldenstand, den wirtschaftlichen Herausforderungen und sonstigen Schwachstellen 

in den Mitgliedstaaten besser Rechnung zu tragen, sollte der Rahmen für die 

wirtschaftspolitische Steuerung der Union angepasst werden. Die entschlossene 

politische Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat sich bei der Abfederung der 

wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise als äußerst wirksam erwiesen, 

hat aber auch zu einem signifikanten Anstieg der Schuldenquoten im öffentlichen und 

privaten Sektor geführt, was deutlich macht, wie wichtig es ist, die Schuldenquoten 

                                                
3 Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der 

haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken (ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1). 

4 Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung 
und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (ABl. L 209 vom 
2.8.1997, S. 6). 

5 Entschließung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und Wachstumspakt, 
Amsterdam, 17. Juni 1997 (ABl. C 236 vom 2.8.1997, S. 1). 
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und Defizite schrittweise, stetig und auf realistische und wachstumsfreundliche Weise 

auf ein dem Vorsichtsgebot entsprechendes Niveau zu senken, Raum für antizyklische 

Maßnahmen zu ermöglichen und makroökonomischen Ungleichgewichten unter 

gebührender Berücksichtigung beschäftigungs- und sozialpolitischer Ziele 

entgegenzuwirken. 

Zugleich sollte der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union 

angepasst werden, damit er dazu beiträgt, die mittel- und langfristigen 

Herausforderungen der Union zu bewältigen, etwa die Verwirklichung eines fairen 

grünen und eines fairen digitalen Wandels, einschließlich des Europäischen 

Klimagesetzes6, die Gewährleistung von Energieversorgungssicherheit, die Förderung 

der offenen strategischen Autonomie, die Bewältigung des demografischen Wandels, 

die Stärkung der sozialen und wirtschaftlichen Resilienz und der dauerhaften 

Konvergenz sowie die Umsetzung des strategischen Kompasses für Sicherheit und 

Verteidigung, die allesamt in den kommenden Jahren Reformen und ein anhaltend 

hohes Investitionsniveau erfordern werden. 

(6) Der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union sollte gesunde und auf 

Dauer tragfähige öffentliche Finanzen und ein nachhaltiges und inklusives Wachstum 

fördern und folglich zwischen den Mitgliedstaaten differenzieren, indem ihren 

jeweiligen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Schuldenstand 

und ihren jeweiligen wirtschaftlichen Herausforderungen Rechnung getragen wird und 

mehrjährige länderspezifische haushaltspolitische Zielpfade zugelassen werden, wobei 

zugleich eine wirksame multilaterale Überwachung gewährleistet und der Grundsatz 

der Gleichbehandlung gewahrt wird. 

(7) Um einen transparenten und gemeinsamen Unionsrahmen zu gewährleisten, der auf den in 

Artikel 126 Absatz 2 AEUV und dem dem AEUV und dem Vertrag über die Europäische 

Union (EUV) beigefügten Protokoll Nr. 12 über das Verfahren bei einem übermäßigen 

Defizit genannten Referenzwerten basiert, sollte als notwendiges Gegenstück zum 

risikobasierten Überwachungsrahmen, der länderspezifische haushaltspolitische Zielpfade 

                                                
6 Nach dem Europäischen Klimagesetz, das ein unionsweites Ziel der Klimaneutralität 

bis 2050 vorschreibt, sind die Organe der Union und die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
Fortschritte bei der Verbesserung der Anpassungsfähigkeit zu erzielen, was 
erhebliche öffentliche Investitionen erfordern wird, um die negativen 
sozioökonomischen Auswirkungen des Klimawandels auf die EU und ihre 
Mitgliedstaaten, einschließlich negativer Auswirkungen auf das Wachstum und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, abzufedern. 
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zulässt, zudem eine auf multilateraler Überwachung fußende entschlossenere 

Durchsetzung erfolgen. 

(8) Im Interesse einer Vereinfachung des haushaltspolitischen Rahmens der Union und 

einer höheren Transparenz sollte als Grundlage für die Festlegung des 

Nettoausgabenpfads und die jährliche haushaltspolitische Überwachung ein einziger, 

auf der Schuldentragfähigkeit beruhender operativer Indikator herangezogen werden. 

Dieser einzige Indikator sollte auf den national finanzierten Nettoprimärausgaben 

beruhen, d. h. den Staatsausgaben ohne Zinsausgaben, diskretionären 

einnahmenseitigen Maßnahmen, Ausgaben für Unionsprogramme, die vollständig 

durch Einnahmen aus Unionsmitteln und nationalen Ausgaben für die 

Kofinanzierung von Programmen, die von der Union finanziert werden, 

ausgeglichen werden sowie konjunkturbedingten Elementen der Ausgaben für 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit. Im Einklang mit den Leitlinien, die die Europäische 

Kommission für die Einstufung von Transaktionen als einmalige Maßnahmen 

herangezogen hat, sollten auch einmalige Maßnahmen und sonstige befristete 

Maßnahmen von den Nettoausgaben ausgenommen werden. Da dieser Indikator nicht 

von der Wirkung automatischer Stabilisatoren, einschließlich Einnahmen- und 

Ausgabenschwankungen, die sich der direkten Kontrolle der Regierung entziehen, 

beeinflusst wird, ermöglicht er eine makroökonomische Stabilisierung. 

(9) Das in Artikel 126 Absatz 2 AEUV und im Protokoll Nr. 12 genannte Verfahren bei 

einem übermäßigen Defizit bei Verstößen gegen den Defizit-Referenzwert von 3 % 

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) („defizitbasiertes Defizitverfahren“) ist seit Langem 

fester Bestandteil des Unionsrahmens für die haushaltspolitische Überwachung und 

hat die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten wirksam geprägt. 

(10) Um dem Defizitverfahren bei Verstößen gegen das in Artikel 126 Absatz 2 AEUV und 

im Protokoll Nr. 12 genannte Schuldenstandskriterium von 60 % des BIP 

(„schuldenbasiertes Defizitverfahren“) mehr Schlagkraft zu verleihen, sollte der 

Schwerpunkt auf Abweichungen von dem vom Rat gemäß der Verordnung (EU) [ ...] 

des Europäischen Parlaments und des Rates7 festgelegten Nettoausgabenpfad liegen. 

(13) Im Einklang mit den Artikeln 24 und 25 der Verordnung (EU) [über die präventive 

Komponente] könnte der Rat den Mitgliedstaaten auf Empfehlung der Kommission 

                                                
7 Verordnung (EU) [ ...] des Europäischen Parlaments und des Rates vom [ ...] [über 

die wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und die multilaterale 
haushaltspolitische Überwachung] (ABl. L ... vom ..., S ....). 
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gestatten, im Falle eines schweren Konjunkturabschwungs im Euro-Währungsgebiet 

oder in der Union insgesamt oder im Falle außergewöhnlicher Umstände, die sich der 

Kontrolle der Regierung entziehen und die öffentliche Finanzlage in dem betreffenden 

Mitgliedstaats erheblich beeinträchtigen, von dem vom Rat gemäß jener Verordnung 

festgelegten Nettoausgabenpfad abzuweichen, sofern dies die mittelfristige 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht gefährdet. Eine solche Abweichung 

sollte daher weder im Kontrollkonto verbucht werden noch zur Einleitung eines 

schuldenbasierten Defizitverfahrens führen. 

(14) Bei der Prüfung nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV, ob ein übermäßiges Defizit 

besteht, sollte die Kommission alle maßgeblichen Faktoren berücksichtigen. 

Erhebliche Herausforderungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen 

Schuldenstand in dem betreffenden Mitgliedstaat sollten als wesentlicher 

erschwerender Faktor betrachtet werden. 

(14a) In Anbetracht der zunehmenden geopolitischen Spannungen und sicherheitspolitischen 

Herausforderungen und der damit verbundenen Notwendigkeit, dass die 

Mitgliedstaaten ihre Fähigkeiten ausbauen, sollte die Erhöhung der staatlichen 

Investitionen in die Verteidigung, soweit zutreffend, bei der Prüfung nach Artikel 126 

Absatz 3 AEUV, ob ein übermäßiges Defizit besteht, als einschlägiger Faktor 

betrachtet werden. Dieser Faktor könnte anhand der EU-Durchschnitte, der 

mittelfristigen Entwicklung oder anderer relevanter Richtwerte bewertet werden, 

wobei auch die statistischen Vorschriften betreffend den Zeitpunkt der Erfassung der 

Ausgaben für militärische Ausrüstung zu berücksichtigen sind. 

(15) Damit die tatsächlichen Abweichungen vom Nettoausgabenpfad nach Artikel 21 der 

Verordnung (EU) [über die präventive Komponente] nachverfolgt werden können, 

sollte die Kommission für jeden Mitgliedstaat ein Kontrollkonto einrichten, in dem die 

jährlichen Abweichungen im Zeitverlauf aufaddiert werden. Die Informationen aus 

dem Kontrollkonto sollten die Grundlage für Durchsetzungsmaßnahmen bilden. Die 

Kommission erstellt insbesondere einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV, 

wenn das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum BIP den Referenzwert 

überschreitet, der Haushalt nicht nahezu ausgeglichen ist oder keinen Überschuss 

aufweist und wenn die im Kontrollkonto des Mitgliedstaats verbuchten Abweichungen 

die festgelegten jährlichen oder kumulativen Schwellenwerte überschreiten. Der 

Haushalt gilt als nahezu ausgeglichen, wenn das Gesamtdefizit 0,5 Prozentpunkte des 

BIP nicht überschreitet. 
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(16) Der Nettoausgaben-Korrekturpfad im Rahmen des Defizitverfahrens sollte bewirken, 

dass das gesamtstaatliche Defizit binnen der vom Rat gesetzten Frist unter den in 

Artikel 126 Absatz 2 AEUV und im Protokoll Nr. 12 genannten Referenzwert von 3 % 

des BIP gebracht bzw. dort gehalten wird. Der Nettoausgaben-Korrekturpfad im 

Rahmen des Defizitverfahrens wäre grundsätzlich der vom Rat ursprünglich 

festgelegte Pfad, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei einem Verstoß gegen das 

Defizitkriterium eine strukturelle Anpassung von mindestens 0,5 % des BIP 

sichergestellt werden muss oder dass die Abweichung von diesem Pfad im Falle eines 

Verstoßes gegen das Schuldenstandskriterium in der Regel korrigiert werden muss. 

Sollte der ursprüngliche Pfad aufgrund objektiver Umstände nicht mehr einzuhalten 

sein, sollte es dem Rat möglich sein, einen anderen Pfad im Rahmen des 

Defizitverfahrens festzulegen. 

(17) Für Mitgliedstaaten, die sich in einem Defizitverfahren befinden, sollte der Rat auf 

Empfehlung der Kommission weiterhin die Frist für die Korrektur des übermäßigen 

Defizits verlängern können, wenn er gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) [über die 

präventive Komponente] das Vorliegen eines schweren Konjunkturabschwungs im 

Euro-Währungsgebiet oder in der Union insgesamt feststellt, oder wenn 

außergewöhnliche Umstände vorliegen, die sich der Kontrolle der Regierung 

entziehen und die öffentliche Finanzlage eines einzelnen Mitgliedstaats gemäß 

Artikel 25 der Verordnung (EU) [über die präventive Komponente] erheblich 

beeinträchtigen, sofern dies die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

nicht gefährdet. 

(18) Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 für die Beiträge zu 

Alterssicherungssystemen der zweiten Säule sollten gestrichen werden, da der vom 

Rat festgelegte Nettoausgabenpfad den mit diesen Beiträgen verbundenen 

Einnahmenverlusten bereits Rechnung tragen sollte. 

(19) Die unabhängigen finanzpolitischen Institutionen haben ihre Fähigkeit unter Beweis 

gestellt, die Haushaltsdisziplin zu fördern und die Glaubwürdigkeit der öffentlichen 

Finanzen der Mitgliedstaaten zu stärken. Um die nationale Eigenverantwortung zu 

erhöhen, sollte die Rolle der unabhängigen finanzpolitischen Institutionen in dem 

reformierten Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung der Union beibehalten 

werden, um ihre Kapazitäten schrittweise aufzubauen. Ein unabhängigerer 

Europäischer Fiskalausschuss sollte in dem Rahmen für die wirtschaftspolitische 

Steuerung der Union eine bedeutendere beratende Rolle einnehmen. 
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(20) Für die Aufhebung von Verfahren bei einem übermäßigen Defizit sollten klare 

Bedingungen festgelegt werden. Für eine Aufhebung sollten die Voraussetzungen 

gelten, dass das Defizit glaubhaft unter dem in Artikel 126 Absatz 2 AEUV und im 

Protokoll Nr. 12 genannten Referenzwert von 3 % des BIP gehalten wird, und dass der 

Mitgliedstaat bei einem schuldenbasierten Defizitverfahren nachweist, dass er den im 

Rahmen des Defizitverfahrens festgelegten Nettoausgabenpfad einhält. 

(21) Die in Artikel 126 Absatz 11 AEUV vorgesehenen Geldbußen sollten keinen 

Mindestbetrag vorsehen, sondern sie sollten akkumuliert werden, bis wirksame 

Maßnahmen ergriffen werden, sodass ein echter Anreiz für die Befolgung der 

Inverzugsetzungen besteht, die im Rahmen eines Defizitverfahrens gemäß Artikel 126 

Absatz 9 AEUV an die Mitgliedstaaten gerichtet werden. 

(22) Bestimmungen, die das Vereinigte Königreich betreffen, sollten gestrichen werden. 

(23) Die vorliegende Verordnung bildet zusammen mit der Verordnung (EU) [über die 

präventive Komponente] und der Richtlinie (EU) [ ...] zur Änderung der Richtlinie 

2011/85/EU über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der 

Mitgliedstaaten ein Paket. Zusammen schaffen sie einen reformierten Rahmen für die 

wirtschaftspolitische Steuerung der Union, mit dem der Inhalt des Titels III 

„Fiskalpolitischer Pakt“ des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in 

der Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag)8 im Einklang mit Artikel 16 

dieses Vertrags in das Unionsrecht überführt wird. Aufbauend auf den Erfahrungen 

mit der Umsetzung des SKS-Vertrags durch die Mitgliedstaaten wird auch bei dem 

vorgeschlagenen Gesetzgebungspaket die mittelfristige Ausrichtung des 

fiskalpolitischen Pakts als Instrument zur Erreichung von Haushaltsdisziplin und 

Wachstumsförderung beibehalten. Das Paket weist eine stärkere länderspezifische 

Dimension auf, um die nationale Eigenverantwortung zu erhöhen, unter anderem 

durch Beibehaltung der Rolle unabhängiger finanzpolitischer Institutionen, die sich 

auf die von der Kommission im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 des SKS-Vertrags 

vorgeschlagenen gemeinsamen Grundsätze des fiskalpolitischen Pakts9 stützt. 

Die Analyse der Ausgaben ohne diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen für die 

Gesamtbewertung der Einhaltung gemäß dem fiskalpolitischen Pakt ist in der 

Verordnung (EU) [über die präventive Komponente] festgelegt. Wie beim 
                                                
8 Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und 

Währungsunion vom 2. März 2012. 
9 Mitteilung COM(2012) 342 final der Kommission vom 20. Juni 2012 „Gemeinsame 

Grundsätze für nationale fiskalpolitische Korrekturmechanismen“. 
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fiskalpolitischen Pakt sind vorübergehende Abweichungen vom mittelfristigen Plan 

nur unter außergewöhnlichen Umständen gemäß den Artikeln 24 und 25 der 

Verordnung (EU) [über die präventive Komponente] und im Einklang mit den 

Bestimmungen über das Kontrollkonto zulässig. Ähnlich wie beim fiskalpolitischen 

Pakt sollten bei erheblichen Abweichungen vom mittelfristigen Plan Maßnahmen 

ergriffen werden, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu einer Korrektur der 

Abweichungen führen. Mit dem Paket werden die haushaltspolitische Überwachung 

und die Durchsetzungsverfahren gestärkt, um der Verpflichtung, gesunde und auf 

Dauer tragfähige öffentliche Finanzen sowie nachhaltiges und inklusives Wachstum zu 

fördern, nachzukommen. Bei der Reform des Rahmens für die wirtschaftspolitische 

Steuerung werden somit die im SKS-Vertrag festgelegten grundlegenden Ziele der 

Haushaltsdisziplin und der Schuldentragfähigkeit beibehalten. 

(24) Für Mitgliedstaaten, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des reformierten 

Rahmens in einem Defizitverfahren befinden, müssen Übergangsbestimmungen 

vorgesehen werden. Empfehlungen nach Artikel 126 Absatz 7 AEUV und 

Inverzugsetzungen nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV, die vor Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung angenommen wurden, müssen geändert werden, um sie an die 

Bestimmungen des geänderten Artikels 3 Absatz 4 und des geänderten Artikels 5 

Absatz 1 anzupassen. Dies würde es dem Rat ermöglichen, einen mit den neuen 

Bestimmungen in Einklang stehenden Nettoausgaben-Korrekturpfad für 

Mitgliedstaaten festzulegen, die Maßnahmen ergriffen haben, ohne dabei das 

Verfahren bei einem übermäßigen Defizit zu verschärfen. 

(24a) In der Erwägung, dass die Vorschriften des defizitbasierten Verfahrens bei einem 

übermäßigen Defizit mit einer jährlichen strukturellen Mindestverbesserung von 

wenigstens 0,5 % des BIP als Richtwert vor dem Hintergrund des erheblich 

veränderten Zinsumfelds weiterhin unverändert gelten, kann die Kommission während 

eines Übergangszeitraums in den Jahren 2025, 2026 und 2027 – um die positiven 

Auswirkungen der Aufbau- und Resilienzfazilität nicht zu gefährden – den Richtwert 

anpassen, um so bei der Festlegung des vorgeschlagenen Korrekturpfads für den ersten 

mittelfristigen strukturellen finanzpolitischen Plan für die Jahre 2025, 2026 und 2027 

im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit den höheren 

Zinszahlungen Rechnung zu tragen, vorausgesetzt der betreffende Mitgliedstaat erfüllt 

die in Artikel 11 Buchstabe c der Verordnung (EU) [über die präventive Komponente] 
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festgelegten Bedingungen im Einklang mit dem Ziel der Verwirklichung eines grünen 

und eines digitalen Wandels und des Aufbaus von Verteidigungsfähigkeiten. 

(25) Die Verordnung (EG) Nr. 1467/97 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1467/97 wird wie folgt geändert: 

1. Die Artikel 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 1 

(1)  Diese Verordnung legt die Bestimmungen zur Beschleunigung und Klärung 

der Anwendung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit fest. Mit 

diesem Verfahren wird das Ziel verfolgt, übermäßige öffentliche Defizite 

möglichst zu vermeiden und gegebenenfalls auftretende Defizite unverzüglich 

zu korrigieren, wobei die Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand der 

Kriterien des öffentlichen Defizits und des öffentlichen Schuldenstands geprüft 

wird. 

(2)  Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck ‚teilnehmende 

Mitgliedstaaten‘ die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist. Es gelten die 

Begriffsbestimmungen nach Artikel 2 der Verordnung (EU) [über die 

präventive Komponente]. 

Artikel 2 

(1)  Überschreitet ein öffentliches Defizit den Referenzwert, so gilt der 

Referenzwert als ausnahmsweise überschritten im Sinne von Artikel 126 

Absatz 2 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), sofern dies auf das vom Rat 

nach Artikel 24 der Verordnung (EU) [über die präventive Komponente] 

festgestellte Vorliegen eines schweren Konjunkturabschwungs im Euro-

Währungsgebiet oder in der Union insgesamt oder auf das Vorliegen 

außergewöhnlicher Umstände nach Artikel 25 der Verordnung (EU) [über die 

präventive Komponente], die sich der Kontrolle der Regierung entziehen und 

die öffentliche Finanzlage des betreffenden Mitgliedstaats erheblich 

beeinträchtigen, zurückzuführen ist. 
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Darüber hinaus gilt der Referenzwert dann als vorübergehend überschritten, wenn 

die Haushaltsvorausschätzungen der Kommission darauf hindeuten, dass das 

Defizit nach Beendigung des in Unterabsatz 1 genannten schweren 

Konjunkturabschwungs oder der in Unterabsatz 1 genannten außergewöhnlichen 

Umstände unter den Referenzwert sinken wird. 

(1a)  Wenn das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) den Referenzwert überschreitet, so gilt dieses 

Verhältnis als hinreichend rückläufig und sich rasch genug dem Referenzwert 

nähernd im Sinne von Artikel 126 Absatz 2 Buchstabe b AEUV, wenn der 

betreffende Mitgliedstaat seinen Nettoausgabenpfad einhält. 

Die Kommission erstellt einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV, wenn 

das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum BIP den Referenzwert 

überschreitet, der Haushalt nicht nahezu ausgeglichen ist oder keinen 

Überschuss aufweist und wenn die im Kontrollkonto des Mitgliedstaats 

verbuchten Abweichungen entweder 

a) 0,3 Prozentpunkte des BIP pro Jahr oder 

b) kumuliert 0,6 Prozentpunkte des BIP überschreiten. 

(3)  Bei der Erstellung eines Berichts nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV 

berücksichtigt die Kommission alle einschlägigen Faktoren, die in jenem 

Artikel vorgesehen sind, sofern sie die Prüfung der Einhaltung der Defizit- und 

Schuldenkriterien durch den betreffenden Mitgliedstaat in erheblichem Maße 

betreffen. 

Der Bericht spiegelt Folgendes in angemessener Weise wider: 

(a) das Ausmaß der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem 

öffentlichen Schuldenstand auf der Grundlage der Methode nach 

Artikel 8 der Verordnung (EU) [über die präventive Komponente], die 

Entwicklung der Schuldenstandsquote und ihrer Finanzierung sowie die 

damit verbundenen Risikofaktoren, insbesondere die Fälligkeitsstruktur, 

die Währungszusammensetzung der Schulden und die 

Eventualverbindlichkeiten, einschließlich jeglicher impliziter 

Verbindlichkeiten infolge der Bevölkerungsalterung und der privaten 

Verschuldung; 
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b) die mittelfristige Entwicklung der öffentlichen Haushalte, einschließlich 

insbesondere der Größenordnung der mittels Kontrollkonto gemessenen 

tatsächlichen Abweichung vom Nettoausgabenpfad in jährlicher und 

kumulativer Betrachtung; 

c) die mittelfristige Wirtschaftsentwicklung, einschließlich 

Potenzialwachstum, Inflationsentwicklung und konjunkturellen 

Entwicklungen im Vergleich zu den dem Nettoausgabenpfad zugrunde 

liegenden Annahmen; 

d) die Fortschritte bei der Umsetzung von Reformen und Investitionen, 

insbesondere auch von Maßnahmen zur Vermeidung und Korrektur 

makroökonomischer Ungleichgewichte und von Maßnahmen zur 

Umsetzung der gemeinsamen Wachstums- und Beschäftigungsstrategie 

der Union, einschließlich der durch NextGenerationEU unterstützten 

Maßnahmen, sowie die Qualität der öffentlichen Finanzen insgesamt, 

insbesondere die Wirksamkeit der nationalen haushaltspolitischen 

Rahmen; 

da) soweit zutreffend die Erhöhung der staatlichen Investitionen in die 

Verteidigung, auch unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Erfassung 

der Ausgaben für militärische Ausrüstung. 

(4) Die Kommission schenkt allen sonstigen Faktoren gebührende und 

ausführliche Beachtung, die aus Sicht des betreffenden Mitgliedstaats von 

Bedeutung sind, um die Einhaltung der Defizit- und Schuldenkriterien in 

umfassender Weise zu beurteilen, und die der Mitgliedstaat dem Rat und der 

Kommission vorgelegt hat. In diesem Zusammenhang werden insbesondere 

finanzielle Beiträge zur Förderung der internationalen Solidarität und zur 

Erreichung der gemeinsamen Prioritäten der Union gemäß der Verordnung 

(EU) [über die präventive Komponente] berücksichtigt. 

Der Rat und die Kommission nehmen eine ausgewogene Gesamtbewertung 

aller einschlägigen Faktoren vor und bewerten dabei insbesondere, inwieweit 

diese sich bei der Bewertung der Einhaltung des Defizit- und/oder des 

Schuldenstandskriteriums als erschwerende oder erleichternde Faktoren 

erweisen. Steht der Mitgliedstaat mit Blick auf seinen öffentlichen 

Schuldenstand vor erheblichen Herausforderungen wie in Absatz 3 

Buchstabe a dargelegt, so gilt dies als wesentlicher erschwerender Faktor. 
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Günstige wirtschaftliche, haushaltspolitische und finanzielle Entwicklungen 

gelten nicht als erleichternde Faktoren, wohingegen ungünstige Entwicklungen 

als erleichternde Faktoren angesehen werden können. 

Wenn das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum BIP den 

Referenzwert überschreitet, so werden bei der Bewertung der Einhaltung des 

Defizitkriteriums diese Faktoren in den in Artikel 126 Absätze 4, 5 und 6 

AEUV vorgesehenen Verfahrensschritten, die zur Feststellung eines 

übermäßigen Defizits führen, nur dann berücksichtigt, wenn die doppelte 

Bedingung des Leitgrundsatzes – dass vor einer Berücksichtigung der 

einschlägigen Faktoren das gesamtstaatliche Defizit in der Nähe des 

Referenzwertes bleibt und der Referenzwert nur vorübergehend überschritten 

wird – vollständig erfüllt ist. 

Allerdings werden diese Faktoren in den Verfahrensschritten, die zur 

Feststellung eines übermäßigen Defizits führen, bei der Bewertung der 

Einhaltung des Schuldenstandskriteriums berücksichtigt. 

(5)  Ist es den Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 24 und 25 der Verordnung (EU) 

[über die präventive Komponente] gestattet, von ihrem Nettoausgabenpfad 

abzuweichen, so können die Kommission und der Rat im Rahmen ihrer 

Bewertung davon absehen, das Bestehen eines übermäßigen Defizits 

festzustellen. 

(6)  Beschließt der Rat gemäß Artikel 126 Absatz 6 AEUV, dass in einem 

Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit besteht, so berücksichtigen der Rat und 

die Kommission in den folgenden Verfahrensschritten des Artikels 126 

Absatz 6 AEUV die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten 

einschlägigen Faktoren, insoweit sie die Lage des betreffenden Mitgliedstaats 

beeinflussen, einschließlich wie in Artikel 5 Absatz 2 dieser Verordnung 

ausgeführt, insbesondere bei der Festlegung einer Frist für die Korrektur des 

übermäßigen Defizits und bei der möglichen Verlängerung dieser Frist. Für 

den Beschluss des Rates nach Artikel 126 Absatz 12 AEUV über die 

Aufhebung einiger oder sämtlicher seiner Beschlüsse nach Artikel 126 

Absätze 6 bis 9 und 11 AEUV werden diese einschlägigen Faktoren jedoch 

nicht berücksichtigt.“ 

________________ 
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* Verordnung (EU) [ ...] of [Datum einfügen] [Titel einfügen] (ABl. L ...). 

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

(1)  Hat die Kommission einen Bericht gemäß Artikel 126 Absatz 3 AEUV 

angenommen, so gibt der Wirtschafts- und Finanzausschuss gemäß Artikel 126 

Absatz 4 AEUV innerhalb von zwei Wochen eine Stellungnahme ab. 

(2)  Ist die Kommission der Auffassung, dass ein übermäßiges Defizit besteht, so 

legt sie unter vollständiger Berücksichtigung der Stellungnahme nach Absatz 1 

dieses Artikels dem Rat gemäß Artikel 126 Absätze 5 und 6 AEUV eine 

Stellungnahme und einen Vorschlag vor und unterrichtet hiervon das 

Europäische Parlament. 
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(3)  Der Rat beschließt gemäß Artikel 126 Absatz 6 AEUV in der Regel innerhalb 

von vier Monaten nach den in Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 479/2009 festgelegten Meldeterminen, ob ein übermäßiges Defizit besteht. 

Beschließt der Rat, dass ein übermäßiges Defizit besteht, so richtet er 

gleichzeitig nach Artikel 126 Absatz 7 AEUV Empfehlungen an den 

betreffenden Mitgliedstaat. Der Rat veröffentlicht seine Beschlüsse nach 

Artikel 126 Absatz 6 AEUV. 

(4)  In der Empfehlung des Rates nach Artikel 126 Absatz 7 AEUV wird dem 

betreffenden Mitgliedstaat eine Frist von höchstens sechs Monaten für die 

Ergreifung wirksamer Maßnahmen gesetzt. Wenn der Ernst der Lage es 

erfordert, kann die Frist für wirksame Maßnahmen drei Monate betragen. In 

der Empfehlung des Rates wird ferner eine Frist für die Korrektur des 

übermäßigen Defizits gesetzt. In seiner Empfehlung ersucht der Rat auch 

darum, dass der Mitgliedstaat einen Nettoausgaben-Korrekturpfad umsetzt, der 

sicherstellt, dass das gesamtstaatliche Defizit innerhalb der in der Empfehlung 

festgesetzten Frist unter dem Referenzwert bleibt oder unter den Referenzwert 

gesenkt und unter dem Referenzwert gehalten wird. Wurde das Verfahren bei 

einem übermäßigen Defizit auf der Grundlage des Defizitkriteriums eingeleitet, 

so muss für die Jahre, in denen das gesamtstaatliche Defizit den Referenzwert 

voraussichtlich überschreiten wird, der Nettoausgaben-Korrekturpfad als 

Richtwert mit einer jährlichen strukturellen Mindestanpassung von wenigstens 

0,5 % des BIP vereinbar sein. 

Wurde das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit auf der Grundlage des 

Schuldenstandskriteriums eingeleitet, so ist der Nettoausgaben-Korrekturpfad 

mindestens ebenso anspruchsvoll wie der vom Rat gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) [über die präventive Komponente] angenommene 

Nettoausgabenpfad und gewährleistet in der Regel eine Korrektur der 

kumulierten Abweichungen des Kontrollkontos innerhalb der vom Rat 

gesetzten Frist. 

(5)  Der betreffende Mitgliedstaat erstattet dem Rat und der Kommission innerhalb 

der in Absatz 4 dieses Artikels vorgesehenen Frist Bericht über Maßnahmen, 

die er aufgrund der Empfehlung des Rates gemäß Artikel 126 Absatz 7 AEUV 

ergriffen hat. Dieser Bericht enthält die mit der Empfehlung des Rates in 

Einklang stehenden Ziele für die Staatsausgaben und Staatseinnahmen und für 
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die diskretionären Maßnahmen sowohl auf der Ausgabenseite als auch auf der 

Einnahmenseite sowie Informationen über bereits ergriffene Maßnahmen und 

die Art der zur Erreichung der Ziele geplanten Maßnahmen. Der Mitgliedstaat 

veröffentlicht diesen Bericht. Der Mitgliedstaat kann die zuständige 

unabhängige finanzpolitische Institution auffordern, einen unverbindlichen, 

gesonderten Bericht über die Angemessenheit der ergriffenen und geplanten 

Maßnahmen im Hinblick auf die Ziele zu erstellen. 

(6)  Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission beschließen, eine geänderte 

Empfehlung nach Artikel 126 Absatz 7 AEUV anzunehmen, sofern 

a) als Reaktion auf eine solche Empfehlung wirksame Maßnahmen 

ergriffen wurden und die Bedingungen gemäß Artikel 25 der Verordnung 

(EU) [über die präventive Komponente] erfüllt sind oder 

b) die Bedingungen gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) [über die 

präventive Komponente] erfüllt sind. 

In der geänderten Empfehlung kann insbesondere die Frist für die Korrektur 

des übermäßigen Defizits um in der Regel ein Jahr verlängert werden.“ 

3. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

(1)  Bei der Prüfung, ob aufgrund seiner Empfehlungen nach Artikel 126 Absatz 7 

AEUV wirksame Maßnahmen getroffen wurden, stützt sich der Rat auf den 

vom betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 3 Absatz 5 dieser Verordnung 

übermittelten Bericht und dessen Umsetzung sowie jegliche weiteren öffentlich 

bekanntgegebenen und hinreichend detaillierten Beschlüsse der Regierung des 

betreffenden Mitgliedstaats. 

Stellt der Rat gemäß Artikel 126 Absatz 8 AEUV fest, dass der betreffende 

Mitgliedstaat keine wirksamen Maßnahmen getroffen hat, so erstattet er dem 

Europäischen Rat darüber entsprechend Bericht. 

(2)  Jeder Beschluss des Rates nach Artikel 126 Absatz 8 AEUV, seine 

Empfehlungen zu veröffentlichen, in denen festgestellt wird, dass keine 

wirksamen Maßnahmen getroffen wurden, ergeht unmittelbar nach Ablauf der 

gemäß Artikel 3 Absatz 4 dieser Verordnung gesetzten Frist.“ 

4. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Beschließt der Rat, den betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaat gemäß 

Artikel 126 Absatz 9 AEUV mit der Maßgabe in Verzug zu setzen, 

Maßnahmen zum Defizitabbau zu treffen, so ergeht dieser Beschluss 

innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Rat durch Beschluss gemäß 

Artikel 126 Absatz 8 AEUV festgestellt hat, dass keine wirksamen 

Maßnahmen ergriffen wurden. In der Inverzugsetzung ersucht der Rat 

darum, dass der Mitgliedstaat einen Nettoausgaben-Korrekturpfad umsetzt, 

der den Anforderungen des Artikels 3 Absatz 4 genügt. Der Rat gibt zudem 

Maßnahmen an, die der Erreichung des Nettoausgaben-Korrekturpfads 

förderlich sind.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission beschließen, eine 

geänderte Inverzugsetzung nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV abzugeben, 

sofern 

a) als Reaktion auf eine solche Inverzugsetzung wirksame 

Maßnahmen ergriffen wurden und die Bedingungen gemäß 

Artikel 25 der Verordnung (EU) [über die präventive Komponente] 

erfüllt sind oder 

b) die Bedingungen gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) [über die 

präventive Komponente] erfüllt sind. 

In der geänderten Inverzugsetzung kann insbesondere die Frist für die 

Korrektur des übermäßigen Defizits um in der Regel ein Jahr verlängert 

werden.“ 

5. In Artikel 6 erhält Absatz 1 folgende Fassung: 

„(1)  Bei der Prüfung, ob aufgrund seiner Inverzugsetzung nach Artikel 126 

Absatz 9 AEUV wirksame Maßnahmen getroffen wurden, stützt sich der Rat 

auf den vom betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 Absatz 1a dieser 

Verordnung übermittelten Bericht und dessen Umsetzung sowie jegliche 

weiteren öffentlich bekanntgegebenen und hinreichend detaillierten Beschlüsse 

der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats. Das Ergebnis der von der 

Kommission gemäß Artikel 10a der vorliegenden Verordnung durchgeführten 

Überwachungsbesuche wird berücksichtigt.“ 
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6. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

(1)  Beschließt der Rat, Sanktionen gemäß Artikel 126 Absatz 11 AEUV zu 

verschärfen, so ergeht dieser Beschluss innerhalb von zwei Monaten nach den 

Meldeterminen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 479/2009. 

(2)  Beschließt der Rat gemäß Artikel 126 Absatz 12 AEUV, einige oder sämtliche 

seiner Beschlüsse aufzuheben, so ergeht dieser Beschluss so bald wie möglich 

und auf jeden Fall innerhalb von zwei Monaten nach den Meldeterminen 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 479/2009. 

(3)  Ein Beschluss des Rates nach Artikel 126 Absatz 12 AEUV wird nur dann 

gefasst, wenn das Defizit unter den Referenzwert gesenkt wurde und den 

Prognosen der Kommission zufolge im laufenden und kommenden Jahr auf 

diesem Stand bleiben dürfte und – sofern das Verfahren bei einem 

übermäßigen Defizit auf der Grundlage des Schuldenstandskriteriums 

eingeleitet wurde – der betreffende Mitgliedstaat den vom Rat gemäß Artikel 3 

Absatz 4 oder Artikel 5 Absatz 1 dieser Verordnung festgelegten 

Nettoausgaben-Korrekturpfad eingehalten hat.“ 

7. In Artikel 9 erhält Absatz 1 folgende Fassung: 

„(1)  Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit ruht, 

a) wenn der betreffende Mitgliedstaat gemäß den Empfehlungen nach 

Artikel 126 Absatz 7 AEUV tätig wird; 

b) wenn der betreffende teilnehmende Mitgliedstaat aufgrund einer 

Inverzugsetzung nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV tätig wird.“ 

8. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

(1)  Der Rat und die Kommission überwachen regelmäßig die Durchführung der 

Maßnahmen, 

– die der betreffende Mitgliedstaat aufgrund von Empfehlungen nach 

Artikel 126 Absatz 7 AEUV ergreift; 

– die der betreffende teilnehmende Mitgliedstaat aufgrund einer 

Inverzugsetzung nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV ergreift. 
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(2)  Werden von einem teilnehmenden Mitgliedstaat keine Maßnahmen durchgeführt 

oder erweisen sie sich nach Auffassung des Rates als unangemessen, so trifft der 

Rat unverzüglich einen Beschluss nach Artikel 126 Absatz 9 bzw. Artikel 126 

Absatz 11 AEUV. 

(3)  Geht aus den gemäß der Verordnung (EG) Nr. 479/2009 ermittelten Daten über 

die tatsächliche Entwicklung hervor, dass ein übermäßiges Defizit von einem 

teilnehmenden Mitgliedstaat nicht innerhalb der in den Empfehlungen nach 

Artikel 126 Absatz 7 AEUV oder der in einer Inverzugsetzung nach 

Artikel 126 Absatz 9 festgelegten Frist korrigiert worden ist, so fasst der Rat 

unverzüglich einen Beschluss nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV bzw. 

Artikel 126 Absatz 11 AEUV.“ 

9. Artikel 10a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Kommission gewährleistet einen ständigen Dialog mit den Behörden 

der Mitgliedstaaten im Einklang mit den Zielen dieser Verordnung. Dazu 

führt die Kommission insbesondere Besuche durch, die zur Prüfung der 

tatsächlichen Wirtschaftslage in dem Mitgliedstaat und zur Ermittlung 

möglicher Risiken oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 

Umsetzung der Ziele dieser Verordnung dienen und einen Austausch mit 

anderen einschlägigen Interessenträgern, einschließlich der nationalen 

unabhängigen finanzpolitischen Institutionen, erlauben.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Nach Annahme einer Inverzugsetzung nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV 

durch den Rat und auf Antrag des Parlaments des betreffenden 

Mitgliedstaats kann die Kommission ihre Bewertung der Wirtschafts- 

und Haushaltslage im betreffenden Mitgliedstaat vorstellen. Eine 

verstärkte Überwachung zum Zwecke der Beobachtung vor Ort kann für 

Mitgliedstaaten vorgesehen werden, die Gegenstand von Empfehlungen 

und Inverzugsetzungen aufgrund eines Beschlusses gemäß Artikel 126 

Absatz 8 AEUV oder von Beschlüssen nach Artikel 126 Absatz 11 

AEUV sind. Die betreffenden Mitgliedstaaten stellen alle zur 

Vorbereitung und zur Durchführung der Besuche erforderlichen 

Informationen zur Verfügung.“ 
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10. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

(1) Der Betrag der Geldbuße beläuft sich auf bis zu 0,05 % der letzten Schätzung 

des BIP des Vorjahres für einen Zeitraum von sechs Monaten und wird alle 

sechs Monate gezahlt, bis der Rat zu der Bewertung gelangt, dass der 

betreffende Mitgliedstaat aufgrund der Inverzugsetzung nach Artikel 126 

Absatz 9 AEUV wirksame Maßnahmen getroffen hat. 

(2)  In jedem Sechsmonatszeitraum, der auf den Sechsmonatszeitraum folgt, in dem 

die Geldbuße verhängt worden ist, bis zur Aufhebung des Beschlusses über das 

Vorliegen eines übermäßigen Defizits beurteilt der Rat, ob der betreffende 

teilnehmende Mitgliedstaat aufgrund einer Inverzugsetzung durch den Rat nach 

Artikel 126 Absatz 9 AEUV wirksame Maßnahmen getroffen hat. Im Rahmen 

dieser halbjährlichen Beurteilung beschließt der Rat nach Artikel 126 Absatz 11 

AEUV, die Sanktionen zu verschärfen, es sei denn, der teilnehmende 

Mitgliedstaat ist der Inverzugsetzung durch den Rat nachgekommen.“ 

11. Die Artikel 14 und 15 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 14 

(1)  Gemäß Artikel 126 Absatz 12 AEUV hebt der Rat die in Artikel 126 Absatz 11 

erster und zweiter Gedankenstrich AEUV genannten Sanktionen in dem Maße 

auf, wie der betreffende teilnehmende Mitgliedstaat bei der Korrektur des 

übermäßigen Defizits Fortschritte erzielt hat. 

Artikel 15 

Nach Artikel 126 Absatz 12 AEUV hebt der Rat sämtliche ausstehenden Sanktionen 

auf, wenn der Beschluss über das Bestehen eines übermäßigen Defizits aufgehoben 

worden ist. Sind nach Artikel 12 dieser Verordnung Geldbußen verhängt worden, so 

werden die entsprechenden Beträge nicht an den betreffenden teilnehmenden 

Mitgliedstaat rücküberwiesen.“ 

12. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 

Die Geldbußen nach Artikel 12 stellen allgemeine Einnahmen für den 

Unionshaushalt dar.“ 

12a. Artikel 17 wird aufgehoben. 
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13. Artikel 17a erhält folgende Fassung: 

„(1)  Bis 31. Dezember 2030 und danach alle fünf Jahre erstellt die Kommission 

einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung und fügt diesem – 

soweit angebracht – einen Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung bei. Die 

Kommission veröffentlicht diesen Bericht. In diesem Bericht werden die 

Wirksamkeit dieser Verordnung im Hinblick auf die Erreichung ihrer Ziele 

gemäß Artikel 1 und die Fortschritte bei der Sicherstellung einer engeren 

Koordination der Wirtschaftspolitik und einer dauerhaften Konvergenz der 

Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten nach Maßgabe des AEUV überprüft. 

▌ 

(3)  Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt.“ 

14. Folgender Artikel 17b wird eingefügt: 

„Artikel 17b 

Der Rat richtet auf Empfehlung der Kommission eine geänderte Empfehlung nach 

Artikel 126 Absatz 7 AEUV oder eine geänderte Inverzugsetzung nach Artikel 126 

Absatz 9 AEUV an Mitgliedstaaten, die am [Datum des Inkrafttretens der 

Änderungsverordnung] Gegenstand einer Empfehlung nach Artikel 126 Absatz 7 

AEUV oder einer Inverzugsetzung nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV waren und 

wirksame Maßnahmen getroffen haben. 

Er nimmt die geänderte Empfehlung oder die geänderte Inverzugsetzung zusammen 

mit der Empfehlung nach Artikel 16 der Verordnung (EU) [über die präventive 

Komponente] zur Festlegung des Nettoausgabenpfads an.“ 

15. Der Anhang wird gestrichen. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

www.parlament.gv.at



 

 252 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0317
Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2021/1153 und der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 (COM(2021)0812 – C9-0472/2021 –
2021/0420(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0812) und den geänderten Vorschlag (COM(2022)0384),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 172 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0472/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom französischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. Oktober 2021 1,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 11. Oktober 
20222,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 9. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                               
1 ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 120.
2 ABl. C 498 vom 30.12.2022, S. 68.
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (A9-
0147/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0420 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Leitlinien der Union für den Aufbau des Transeuropäischen 
Verkehrsnetzes, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1153 und (EU) 
Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 172, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                
1 ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 120. 
2 ABl. C 498 vom 30.12.2022, S. 68. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In ihrer Mitteilung vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel „Der europäische Grüne 

Deal“ gibt die Kommission das Ziel für die Union vor, bis 2050 Klimaneutralität zu 

erreichen und die Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % 

gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Diese Zielvorgaben werden in der 

Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates4 konkret 

festgelegt. 

(2) Verkehrsbedingte Emissionen machen rund 25 % der gesamten 

Treibhausgasemissionen der Union aus, und diese Emissionen haben in den letzten 

Jahren zugenommen. Im europäischen Grünen Deal wird daher gefordert, die 

verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen um 90 % zu verringern, damit die EU als 

Wirtschaftsraum bis 2050 klimaneutral ist, und zugleich auf das Null-Schadstoff-Ziel 

hinzuarbeiten, wie es in der Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2021 mit dem 

Titel „Auf dem Weg zu einem gesunden Planeten für alle EU-Aktionsplan: 

Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und Boden‘“ formuliert ist. 

                                                
4 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/1119;Year2:2021;Nr2:1119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/1119;Year2:2021;Nr2:1119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:401/2009;Nr:401;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:9;Month:7;Year:2021;Page:1&comp=


 

 257 

(3) In der Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2020 mit dem Titel „Strategie 

für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs 

bringen“ („Mitteilung der Kommission zur Strategie für nachhaltige und intelligente 

Mobilität“) werden Etappenziele aufgestellt, die den Pfad des europäischen 

Verkehrssystems zu einer nachhaltigen, intelligenten und resilienten Mobilität 

darstellen. Die Ziele der Strategie bestehen darin, den Marktanteil des 

Schienengüterverkehrs bis 2030 um 50 % zu steigern und bis 2050 zu verdoppeln, 

während der Marktanteil des Binnenschiffsverkehrs und des 

Kurzstreckenseeverkehrs bis 2030 um 25 % und bis 2050 um 50 % erhöht und der 

Hochgeschwindigkeitsbahnverkehr bis 2030 verdoppelt und bis 2050 verdreifacht 

werden sollte. Außerdem sollten bis 2030 mindestens 30 Millionen emissionsfreie 

Pkw und 80 000 emissionsfreie Lkw auf den Straßen der Union fahren, und bis 2050 

sollten fast alle Pkw, Lieferwagen, Busse und neuen Lkw emissionsfrei sein. Darüber 

hinaus sollte der Linienverkehr unter 500 km in der Union bis 2030 CO2-neutral sein 

und bis 2030 sollte es mindestens 100 klimaneutrale Städte in Europa geben. 

(4) Mit der Verwirklichung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes wird eine 

Infrastrukturbasis geschaffen, die die grundlegenden Voraussetzungen dafür bildet, 

dass alle Verkehrsträger nachhaltiger, erschwinglicher und inklusiver gemacht, 

nachhaltige Alternativen in einem multimodalen Verkehrssystem allgemein zur 

Verfügung gestellt und die richtigen Anreize als Motor für den Wandel gesetzt 

werden können, insbesondere indem ein gerechter Übergang im Einklang mit den 

Zielen gewährleistet wird, die in der Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zur 

Sicherstellung eines gerechten Übergangs zur Klimaneutralität5 dargelegt werden. 

                                                
5 ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 35. 
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(5) Planung, Aufbau und Betrieb des Transeuropäischen Verkehrsnetzes sollten 

nachhaltige Verkehrsformen ermöglichen, verbesserte multimodale und interoperable 

Verkehrslösungen bereitstellen und für eine verstärkt intermodale Integration der 

gesamten Logistikkette sorgen und als Beitrag für einen reibungslos 

funktionierenden Binnenmarkt die für nahtlose Personen- und Güterverkehrsströme 

in der gesamten Union notwendigen Verkehrsachsen schaffen und nahtlose 

Verkehrsverbindungen mit benachbarten Ländern einrichten. Darüber hinaus 

sollte das Netz auf die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts abzielen, indem es die Erreichbarkeit und Anbindung aller Regionen 

in der Union sicherstellt, einschließlich einer besseren Anbindung der Gebiete in 

äußerster Randlage und anderer abgelegener Gebiete, Insel-, Rand- und Berggebiete 

sowie dünn besiedelter Gebiete. Der Aufbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes 

sollte durch die ressourcenschonende und nachhaltige Verknüpfung und 

Interoperabilität der nationalen Verkehrsnetze zudem die nahtlose, sichere und 

nachhaltige Mobilität von Gütern und Personen in all ihrer Vielfalt ermöglichen und 

zu weiterem Wirtschaftswachstum sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in 

globalem Maßstab beitragen. 
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(6) Die Zunahme des Verkehrsaufkommens führt vermehrt zu Überlastungen im 

internationalen Verkehr. Zur Gewährleistung der internationalen Mobilität von 

Personen und Gütern ist es daher notwendig, auch unter Berücksichtigung der 

laufenden Verhandlungen mit den Bewerberländern und potenziellen 

Bewerberländern, die Kapazität des Transeuropäischen Verkehrsnetzes und die 

Ausschöpfung dieser Kapazität zu optimieren und wo nötig zu erweitern, indem 

etwaige Infrastrukturengpässe beseitigt und Lücken in den Infrastrukturverbindungen 

in und zwischen den Mitgliedstaaten sowie gegebenenfalls zu den Nachbarstaaten 

geschlossen werden. 

(7) Das Transeuropäische Verkehrsnetz besteht zu einem großen Teil aus vorhandener 

Infrastruktur. Damit die Ziele der neuen Politik für das Transeuropäische 

Verkehrsnetz vollständig verwirklicht werden können, sollten einheitliche 

Infrastrukturanforderungen festgelegt werden. 

(8) Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollten durch die Schaffung neuer 

Verkehrsinfrastruktur, durch die Instandhaltung und Modernisierung der 

vorhandenen Infrastruktur und durch Maßnahmen zur Förderung ihrer 

ressourcenschonenden Nutzung und Resilienz zum Aufbau des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes beitragen. Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollten einen 

europäischen Mehrwert aufweisen. Solche Vorhaben sollten auch wirtschaftlich 

tragfähig sein. Vorhaben in dünn besiedelten Gebieten oder Vorhaben, die 

wesentlich für die Doppelnutzung von Infrastruktur sind, bei denen die 

wirtschaftliche Tragfähigkeit schwer nachzuweisen sein könnte, da der Nutzen für 

den sozialen und territorialen Zusammenhalt höher sein könnte, sollten zumindest 

einen positiven Beitrag zum Ausbau des Netzes leisten, der durch eine 

sozioökonomische Kosten-Nutzen-Analyse untermauert wird, wobei die besonderen 

Merkmale und Zwänge des betreffenden Gebiets zu berücksichtigen sind. 
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(9) Bei der Durchführung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollten die 

besonderen Gegebenheiten des jeweils betroffenen Vorhabens gebührend 

berücksichtigt werden. Soweit möglich sollten Synergieeffekte mit anderen 

Politikbereichen, beispielsweise mit den transeuropäischen Energie- oder 

Telekommunikationsnetzen oder mit der Infrastruktur mit Doppelnutzung für 

militärische Zwecke sowie mit dem Fremdenverkehr, genutzt werden, indem in 

Bauten des Hoch- und Tiefbaus, wie etwa Brücken oder Tunnel, Fahrradinfrastruktur 

für Radwege, auch das Radroutennetz EuroVelo, integriert oder durch die 

Einbeziehung neuer Technologien, wie in Brücken eingebaute Sensoren, Synergien 

mit Sicherheitsaspekten ausgeschöpft werden. 

(10) Im Hinblick auf die Schaffung hochwertiger, effizienter und resilienter 

Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsträger sollten beim Aufbau des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes die Sicherheit und Gefahrenabwehr bei der 

Personen- und Güterbeförderung, der Beitrag zum Klimawandel und die Folgen des 

Klimawandels sowie potenzieller Naturgefahren oder vom Menschen verursachter 

Katastrophen auf die Infrastruktur und die Zugänglichkeit für alle Benutzer 

insbesondere in Regionen, die besonders stark von den negativen Auswirkungen des 

Klimawandels betroffen sind, berücksichtigt werden. 
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(11) Das Transeuropäische Verkehrsnetz sollte zur Verbesserung der Dienstequalität, 

der sozialen Bedingungen für die Beschäftigten des Verkehrssektors und der 

Zugänglichkeit für alle Nutzer, einschließlich Personen mit Behinderungen oder 

eingeschränkter Mobilität und anderer Personen in Situationen besonderer 

Schutzbedürftigkeit, sowie zur Verhinderung und Milderung von Mobilitätsarmut 

beitragen. Besondere Aufmerksamkeit sollte der geschlechtsspezifischen 

Dimension gewidmet werden, um gleichberechtigten Zugang zu Diensten und 

Infrastruktur sicherzustellen. 

▌ 

(12) Bei der Infrastrukturplanung sollten die Mitgliedstaaten und andere Vorhabenträger 

die Risikobewertungen und Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung der Resilienz 

etwa gegenüber Klimaveränderungen, Naturgefahren oder vom Menschen 

verursachten Katastrophen gebührend berücksichtigen. Indem weitere Anreize für 

die Entwicklung nachhaltiger Verkehrsformen bereitgestellt und hohe Standards für 

eine umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur umgesetzt werden, wird die 

Verwirklichung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes den Grundsatz der 

„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im Sinne von Artikel 17 der 

Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates6 

unterstützen. 

                                                
6 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13). 
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(13) Angesichts der Entwicklung des Infrastrukturbedarfs der Union und der 

Dekarbonisierungsziele sowie der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 

Juli 2020, denen zufolge die Ausgaben der Union mit den Zielen des 

Übereinkommens von Paris und dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen“ im Einklang stehen sollten, sollten Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse im Hinblick darauf geprüft werden, dass die Politik zum 

Transeuropäischen Verkehrsnetz mit den verkehrs-, umwelt- und klimapolitischen 

Zielen der Union übereinstimmt. Die Mitgliedstaaten und sonstigen Vorhabenträger 

sollten zu Plänen und Vorhaben Umweltverträglichkeitsprüfungen durchführen, die 

bei Vorhaben, für die das Vergabeverfahren für eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch nicht eingeleitet wurde, 

auch eine Überprüfung der Einhaltung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen“ umfassen sollte. 
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(14) Infrastrukturvorhaben nach dieser Verordnung sollten den potenziellen nachteiligen 

Auswirkungen des Klimawandels standhalten, was durch eine Bewertung der 

Klimaanfälligkeit und der Klimarisiken sowie durch entsprechende 

Anpassungsmaßnahmen sichergestellt wird. Vorhaben, für die eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss, sollten einem Verfahren 

zur Sicherung der Klimaverträglichkeit unterzogen werden, wobei in die Kosten-

Nutzen-Analyse die Kosten der Treibhausgasemissionen und die positiven 

Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen einbezogen werden sollten. Die 

Sicherung der Klimaverträglichkeit sollte basierend auf den neuesten bewährten 

Verfahren und verfügbaren Leitlinien vorgenommen werden. Dies trägt dazu bei, 

dass bei Investitions- und Planungsentscheidungen im Rahmen des Unionshaushalts 

Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel sowie Bewertungen der 

Klimaanfälligkeit und der Anpassung an den Klimawandel Rechnung getragen wird. 

Unbeschadet anderer Rechtsakte der Union, insbesondere Durchführungsrechtsakten 

über die Bedingungen für die Zuweisung einer finanziellen Unterstützung der Union 

für Vorhaben von gemeinsamem Interesse gemäß der Verordnung (EU) 2021/1153 

des Europäischen Parlaments und des Rates7, sollte die Anforderung, ein Verfahren 

zur Sicherung der Klimaverträglichkeit durchzuführen, nur für Vorhaben gelten, für 

die das Vergabeverfahren für die Umweltverträglichkeitsprüfung zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung noch nicht eingeleitet wurde. 

(15) Die Mitgliedstaaten und sonstigen Vorhabenträger sollten zu Plänen und Vorhaben 

Umweltverträglichkeitsprüfungen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften 

durchführen, um negative Auswirkungen auf die Umwelt – beispielsweise 

Landschaftszerstückelung, Bodenversiegelung, Luft- und Wasserverschmutzung 

sowie Lärm – zu verhindern oder, wenn dies nicht möglich ist, zu mindern oder 

auszugleichen, und um die biologische Vielfalt wirksam zu schützen. 

                                                
7 Verordnung (EU) 2021/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. Juli 2021 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 (ABl. L 249 vom 
14.7.2021, S. 38). 
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(16) Die Interessen der regionalen und lokalen Behörden sowie der von einem Vorhaben 

von gemeinsamem Interesse betroffenen Öffentlichkeit sollten in der Planungs- und 

Bauphase eines Vorhabens angemessen berücksichtigt werden. 

(17) Die Definition des Transeuropäischen Verkehrsnetzes sollte auf einer gemeinsamen 

und transparenten Methodik beruhen und die höchste Stufe der Infrastrukturplanung 

innerhalb der Union darstellen. Es sollte multimodal angelegt sein, d. h. es sollte alle 

Verkehrsträger und deren Verbindungen sowie die einschlägigen Systeme für 

Verkehrs- und Reiseinformationsmanagement einbeziehen. 

(18) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, sollte der Aufbau des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes in drei Schritten erfolgen – Fertigstellung eines 

Kernnetzes bis 2030, eines erweiterten Kernnetzes bis 2040 und eines Gesamtnetzes 

bis 2050 – und dem übergeordneten Ziel dienen, ein multimodales und interoperables 

europaweites Netz mit hohen Qualitätsstandards zu verwirklichen und dabei die 

übergeordneten Ziele der Union in Bezug auf Klimaneutralität und Umweltschutz zu 

wahren. 
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(19) Zu den Fristen bis 2030 und 2050, die bereits auf der Grundlage der Verordnung 

(EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates8 eingeführt wurden, 

sollte für das erweiterte Kernnetz, das Teil der Europäischen Verkehrskorridore ist, 

die Zwischenfrist 2040 hinzugefügt werden, nach deren Ablauf das Netz dieser 

Verordnung entsprechen muss. Die gleiche Zwischenfrist sollte auch für zusätzlich 

zu den Anforderungen in der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 eingeführten neuen 

Standards im Kernnetz gelten, damit die notwendigen Investitionen zu gegebener 

Zeit getätigt werden können. ▌ 

(20) Die Verkehrsinfrastruktur funktioniert als Netz, wenn ein kleines Segment nicht 

übereinstimmt oder nicht betriebsfähig ist, kann es daher die Effizienz und 

Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Systems beeinträchtigen und verhindern, dass 

die Vorteile des Netzes in vollem Umfang genutzt werden. 

                                                
8 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1). 
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(21) Das Transeuropäische Verkehrsnetz sollte als ein europaweites Verkehrsnetz die 

Erreichbarkeit und Anbindung aller Regionen in der Union sicherstellen, auch der 

Gebiete in äußerster Randlage und anderer abgelegener Gebiete, Insel-, Rand- und 

Berggebiete sowie dünn besiedelter Gebiete, und den sozialen, wirtschaftlichen und 

territorialen Zusammenhalt zwischen ihnen stärken. Die Anforderungen an die 

Infrastruktur des Transeuropäischen Verkehrsnetzes sollten so festgelegt werden, 

dass sie den Aufbau eines hochwertigen Netzes in der gesamten Union fördern. 

(22) Das Transeuropäische Verkehrsnetz sollte ▌gemäß den in der Verordnung 

(EU) 2023/1804 des Europäischen Parlaments und des Rates9 festgelegten Fristen 

mit einer ausreichenden Infrastruktur für alternative Kraftstoffe ausgestattet werden, 

damit sichergestellt ist, dass es den Übergang zur emissionsfreien und 

emissionsarmen Mobilität wirksam unterstützt. 

(23) Zusätzlich zum Kernnetz sollte ein erweitertes Kernnetz auf der Grundlage 

vorrangiger Abschnitte des Gesamtnetzes definiert werden, die Teil der 

Europäischen Verkehrskorridore sind. 

                                                
9 Verordnung (EU) 2023/1804 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. September 2023 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU (ABl. L 234 vom 22.9.2023, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1804;Year2:2023;Nr2:1804&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1804;Year2:2023;Nr2:1804&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:234;Day:22;Month:9;Year:2023;Page:1&comp=


 

 267 

(24) Das Kernnetz wurde auf der Grundlage einer objektiven Planungsmethodik 

festgelegt. Anhand dieser Methodik wurden die wichtigsten städtischen Knoten, 

Häfen, Flughäfen sowie Grenzübergangsstellen ermittelt. Diese Knoten müssen, 

soweit möglich, über Schiene oder Straße oder beides an das Transeuropäische 

Verkehrsnetz angebunden werden, sofern dies wirtschaftlich tragfähig und 

durchführbar ist. Die Methodik hat die Vernetzung aller Mitgliedstaaten und die 

Einbeziehung der wichtigsten Inseln in das Kernnetz gewährleistet. 

(25) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, sollten das Kernnetz mit 

Frist bis 2030 und das erweiterte Kernnetz mit Frist bis 2040 die Grundlage für das 

nachhaltige multimodale Verkehrsnetz bilden und entsprechend den 

Verkehrserfordernissen die strategisch wichtigsten Knotenpunkte und Verbindungen 

des Transeuropäischen Verkehrsnetzes darstellen. Sie sollten den Ausbau des 

Gesamtnetzes insgesamt vorantreiben und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 

sich die Maßnahmen der Union auf jene Komponenten des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes konzentrieren können, mit denen der größte europäische Mehrwert 

erzielt werden kann, nämlich insbesondere auf grenzüberschreitende Abschnitte, 

fehlende Verbindungen, multimodale Anschlusspunkte und große Engpässe. 
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(26) Bestimmte bereits bestehende Standards des Kernnetzes sollten auf das erweiterte 

Kernnetz und das Gesamtnetz ausgeweitet werden, damit die Netzvorteile voll 

ausgeschöpft werden können, die Interoperabilität zwischen Netzarten verbessert 

wird und die Aktivität durch nachhaltigere Verkehrsformen, einschließlich einer 

verstärkten Digitalisierung und anderer technologischer Lösungen, erhöht werden 

kann. 

(27) Ausnahmen von den für das Kernnetz, das erweiterte Kernnetz und das Gesamtnetz 

geltenden Infrastrukturanforderungen sollten nur in hinreichend begründeten Fällen 

und unter bestimmten Bedingungen möglich sein. Dazu sollten Fälle zählen, in denen 

sich Investitionen nicht rechtfertigen lassen oder in denen es besondere geografische 

oder erhebliche physische Sachzwänge gibt, etwa bei Gebieten in äußerster Randlage 

und anderen abgelegenen Gebieten, Insel-, Rand- und Berggebieten sowie bei dünn 

oder dicht besiedelten Gebieten oder im Fall erheblicher negativer Auswirkungen 

auf die Umwelt oder die biologische Vielfalt. Bei der Prüfung der Anträge der 

Mitgliedstaaten auf Ausnahmen sollte die Kommission den möglichen 

Auswirkungen auf die Interoperabilität und Kontinuität des Netzes sowie auch den 

Auswirkungen auf verbundene Abschnitte in benachbarten Mitgliedstaaten 

gebührend Rechnung tragen. 
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(28) Ein Schienennetz eines Mitgliedstaats oder ein Teil davon mit einer von der 

europäischen Regelspurweite von 1 435 mm abweichenden Spurweite (für die 

Zwecke dieser Verordnung: „isoliertes Netz“) sollte bestimmten Standards und 

Anforderungen dieser Verordnung nicht unterliegen, da dies aufgrund der 

Besonderheiten isolierter Netze im Hinblick auf das wirtschaftliche Kosten-

Nutzen-Verhältnis nicht gerechtfertigt wäre. Diese Besonderheiten ergeben sich 

daraus, dass isolierte Netze von anderen Netzen mit der europäischen 

Regelspurweite von 1 435 mm abgetrennt sind. Darüber hinaus sollten die 

Mitgliedstaaten zwar alle erdenklichen Anstrengungen unternehmen, um die 

Zuweisung einer Mindestzahl von Zugtrassen für Güterzüge mit einer Länge von 

mindestens 740 Metern im gesamten Netz zu ermöglichen, sie können aber bei der 

Bewertung solcher Anstrengungen den besonderen Merkmalen und 

Herausforderungen isolierter Netze und dem Umstand, dass in diesen Netzen eine 

solche Zuweisung in sozio-ökonomischer Hinsicht nicht immer gerechtfertigt 

wäre, Rechnung tragen. 

(29) Das durch das Kernnetz, das erweiterte Kernnetz und das Gesamtnetz gebildete 

landseitige Infrastrukturnetz sollte die maritime Dimension des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes einbinden. Zu diesem Zweck sollte in enger Verzahnung mit der 

makroregionalen Strategie und der Meeresbeckenstrategie ein wirklich nachhaltiger, 

intelligenter, nahtloser und resilienter Europäischer Seeverkehrsraum geschaffen 

werden, der die vorherigen „Meeresautobahnen“ umfassen sollte. Er sollte alle 

Komponenten der Seeverkehrsinfrastruktur des Transeuropäischen Verkehrsnetzes 

umfassen. Bei der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollte 

insbesondere der Förderung eines verbesserten Zugangs zu Gebieten in äußerster 

Randlage und anderen abgelegenen Gebieten, Insel- und Randgebieten besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
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▌ 

(30) Die auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10 eingerichteten Schienengüterverkehrskorridore und die in 

der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 festgelegten Kernnetzkorridore sind sich 

gegenseitig ergänzende politische Instrumente, die eng miteinander verbundene Ziele 

verfolgen, insbesondere die Förderung nachhaltiger, effizienter und sicherer 

Verkehrsdienstleistungen. Obwohl sich die Zusammenarbeit in vielen Bereichen 

bewährt hat, hat sich gezeigt, dass es in einigen Fällen zu Überschneidungen von 

Aktivitäten kam und ein besserer Informationsaustausch notwendig ist. Zudem sind 

die Schienengüterverkehrskorridore und die Kernnetzkorridore geografisch nicht 

vollständig aufeinander abgestimmt, was die Möglichkeit der Koordinierung 

einschränkt, z. B. in Fragen der Entwicklung der Infrastrukturanforderungen des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes oder der Verbesserung der Qualität der 

Eisenbahnverkehrsdienste. Es besteht daher ein erhebliches ungenutztes Potenzial für 

eine Rationalisierung, eine Steigerung der Effizienz und größere Synergieeffekte. 

(31) Wie in der Mitteilung der Kommission über eine Strategie für nachhaltige und 

intelligente Mobilität dargelegt, ist eine Integration der Kernnetzkorridore und der 

Schienengüterverkehrskorridore in „Europäische Verkehrskorridore“ erforderlich, 

um die Synergien zwischen der Infrastrukturplanung und dem Verkehrsbetrieb zu 

erhöhen. ▌Die Europäischen Verkehrskorridore sollten das Instrument für die 

Entwicklung nachhaltiger und multimodaler Güter- und Personenverkehrsströme in 

Europa und für die Entwicklung interoperabler, hochwertiger Infrastrukturen und 

Betriebsleistungen werden. Als solches Instrument sollten sie auch der 

Verwirklichung der Vision eines äußerst wettbewerbsfähigen Schienennetzes in der 

gesamten Union dienen. 

                                                
10 Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2010 zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen 
wettbewerbsfähigen Güterverkehr (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 22). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:913/2010;Nr:913;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:913/2010;Nr:913;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:276;Day:20;Month:10;Year:2010;Page:22&comp=


 

 271 

(32) Für die Europäischen Verkehrskorridore sollten neue betriebliche Prioritäten 

gelten, um hohe Dienstequalität sicherzustellen. Insbesondere sollte die Leitung 

des Schienengüterverkehrs alle erdenklichen Anstrengungen unternehmen, um 

sicherzustellen, dass die Aufenthaltszeit von Güterzügen, die die Grenze zwischen 

zwei Mitgliedstaaten passieren, im Durchschnitt höchstens 25 Minuten beträgt und 

dass die meisten Züge, die mindestens eine Grenze eines Europäischen 

Verkehrskorridors überqueren, ihren Bestimmungsort oder die Außengrenze der 

Union fahrplanmäßig oder mit einer Verspätung von höchstens 30 Minuten 

erreichen. Wenn eine Umspurung erfolgt, gilt diese Begrenzung der 

Aufenthaltszeit nicht. Sie gilt auch nicht an Grenzen zwischen zwei 

Mitgliedstaaten, an denen die Kontrollen noch nicht aufgehoben wurden, denen 

Fahrgäste und Bahnbedienstete bei die Außengrenzen überschreitenden 

Personen- und Güterzügen in Anwendung der Verordnung (EU) 2016/399 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 insbesondere zu unterziehen sind, und 

wenn diese Frist aufgrund der in Anwendung der genannten Verordnung 

durchzuführenden Kontrollen nicht eingehalten werden kann. Solche 

Umspurungen und Kontrollen bei Zügen können zu Überlastung und längeren 

Wartezeiten an der Grenze führen. Verzögerungen, die in Drittländern aufgetreten 

oder auf Drittländer zurückzuführen sind, durch die Güterzüge durchfahren, 

sollten ebenfalls nicht unter diese Bestimmung fallen. 

                                                
11 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 
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(33) Ursprünglich waren Mitgliedstaaten, deren Schienennetz eine andere Spurweite 

hat als das Hauptschienennetz der Union, gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 913/2010 nicht dazu verpflichtet, sich an der Einrichtung von 

Güterverkehrskorridoren oder der Verlängerung vorhandener 

Güterverkehrskorridore gemäß der genannten Verordnung zu beteiligen. Diese 

Mitgliedstaaten sollten beschließen können, dass sich der/die 

Infrastrukturbetreiber, der/die in ihrem Hoheitsgebiet für die 

Eisenbahninfrastruktur verantwortlich ist bzw. sind, während eines Zeitraums von 

höchstens 10 Jahren nicht an dem Verwaltungsrat des Güterverkehrskorridors in 

ihrem Hoheitsgebiet beteiligt bzw. beteiligen. 

(34) Die Verordnung (EU) Nr. 913/2010 ist vor allem auf die Organisation und das 

Management grenzübergreifender Güterverkehrskorridore für einen 

wettbewerbsfähigen Schienengüterverkehr ausgerichtet. Irland ist wegen seiner 

Insellage nicht per Schiene mit anderen Mitgliedstaaten verbunden. Außerdem 

waren Mitgliedstaaten, deren Schienennetz eine andere Spurweite hat als das 

Hauptschienennetz der Union, nicht dazu verpflichtet, sich an der Einrichtung von 

Güterverkehrskorridoren oder der Verlängerung vorhandener 

Güterverkehrskorridore gemäß der genannten Verordnung zu beteiligen. Irland 

hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Dementsprechend wurde im 

Hoheitsgebiet Irlands kein Güterverkehrskorridor eingerichtet. Aufgrund dieser 

Umstände und des begrenzten zusätzlichen Nutzens, der für die irischen Behörden 

und deren Infrastrukturbetreiber mit einer Beteiligung an der Leitung der 

Güterverkehrskorridore im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 verbunden 

wäre, sollte Irland beschließen können, dass sich die Vertreter seiner Behörden 

und die Infrastrukturbetreiber, die in seinem Hoheitsgebiet für die 

Eisenbahninfrastruktur verantwortlich sind, nicht an dem Exekutivrat oder dem 

Verwaltungsrat der Güterverkehrskorridore in seinem Hoheitsgebiet oder an 

beiden beteiligen. 
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(35) Die Europäischen Verkehrskorridore sollten die wichtigsten Fernverkehrsströme 

abdecken und aus multimodalen europäischen Hauptverkehrsachsen bestehen, die 

auf Teilen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes beruhen, grenzüberschreitend, 

multimodal und offen für die Einbeziehung aller unter diese Verordnung fallenden 

Verkehrsträger sein und sie können auch benachbarte Länder umfassen. 

(36) Im Hinblick auf einen koordinierten und termingerechten Aufbau des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes als Voraussetzung für die Erzielung 

größtmöglicher Netzvorteile sollten die betreffenden Mitgliedstaaten, sofern in dieser 

Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dafür sorgen, dass geeignete Maßnahmen 

ergriffen werden, um die Vorhaben von gemeinsamem Interesse des Kernnetzes, des 

erweiterten Kernnetzes und des Gesamtnetzes bis zu den festgelegten 

Terminen 2030, 2040 bzw. 2050 abzuschließen. Daher sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass die nationalen Verkehrs- und Investitionspläne mit den in dieser 

Verordnung festgelegten Prioritäten im Einklang stehen. Die Mitgliedstaaten sollten 

außerdem unter anderem den in den Arbeitsplänen der Europäischen Koordinatoren 

und in den gemäß dieser Verordnung erlassenen Durchführungsrechtsakten 

festgelegten Prioritäten Rechnung tragen. Anwendungsbereich, Methodik oder 

Fristen gemäß den nationalen Plänen und Programmen verbleiben jedoch in der 

alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 
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(37) Es ist notwendig, Vorhaben von gemeinsamem Interesse festzulegen, die zur 

Fertigstellung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie zur Erreichung der in 

dieser Verordnung vorgegebenen Ziele beitragen sowie den darin vorgegebenen 

Prioritäten entsprechen. Ihre Umsetzung sollte davon abhängen, wie planerisch 

ausgereift sie sind, ob sie die Verfahren nach Unionsrecht und nationalem Recht 

einhalten und inwieweit Finanzmittel verfügbar sind, ohne dass damit der 

finanziellen Beteiligung eines Mitgliedstaats oder der Union vorgegriffen wird. 

(38) Vorhaben von gemeinsamem Interesse zum Ausbau des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes im Einklang mit den in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen haben einen europäischen Mehrwert, da sie zu einem hochwertigen, 

resilienten, interoperablen und multimodalen europäischen Netz beitragen und die 

Nachhaltigkeit erhöhen, den Zusammenhalt stärken, die Effizienz steigern oder mehr 

Vorteile für die Nutzer bringen. Der europäische Mehrwert ist höher, wenn er 

zusätzlich zu dem potenziellen Mehrwert für den jeweiligen Mitgliedstaat allein zu 

erheblichen Verbesserungen der Verkehrsverbindungen oder Verkehrsströme 

zwischen Mitgliedstaaten oder zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittland 

führt. Die Union sollte solche Vorhaben von gemeinsamem Interesse vorrangig 

fördern, um deren Durchführung sicherzustellen. 
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(39) Um die Anforderungen dieser Verordnung zu erfüllen, sollten die Mitgliedstaaten 

und sonstigen Vorhabenträger sicherstellen, dass die Prüfung der Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse effizient und ohne unnötige Verzögerungen durchgeführt 

wird, und –gegebenenfalls gemäß der Richtlinie (EU) 2021/1187 des Europäischen 

Parlaments und des Rates12 – alle erdenklichen Anstrengungen unternehmen, um 

sicherzustellen, dass diese Vorhaben rechtzeitig und effizient durchgeführt 

werden. 

(40) Bei der Durchführung einer sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse sollten 

die Mitgliedstaaten einen anerkannten und harmonisierten Ansatz verfolgen, um 

eine transparente und vergleichende Evaluierung dieser Vorhaben zu 

ermöglichen. Die Analyse der klimabezogenen und ökologischen Kosten und 

Vorteile sollte auf die im Rahmen der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates13 durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung gestützt 

werden. 

▌ 

                                                
12 Richtlinie (EU) 2021/1187 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. Juli 2021 über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) (ABl. L 258 vom 20.7.2021, S. 1). 

13 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 
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(41) Die Zusammenarbeit mit Drittländern, einschließlich Nachbarländern, ist 

erforderlich, um zwischen der Union und diesen Ländern die Verbindung und die 

Interoperabilität der Infrastrukturnetze sicherzustellen. Die Union sollte 

gegebenenfalls Vorhaben von gemeinsamem Interesse mit diesen Ländern fördern 

und dabei sicherstellen, dass die Ziele und die Interoperabilitätsanforderungen des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes eingehalten werden. Die Vorhaben sollten auch 

mit dem Ziel der Klimaneutralität in der Union bis 2050 im Einklang stehen und 

insbesondere durch Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen 

sicherstellen, dass im Verkehrssektor gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. 

(42) Die Resilienz des europäischen Verkehrsnetzes wurde durch die verheerenden 

Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die Probe 

gestellt. Dieser Angriff hat die geopolitische Landschaft neu definiert und die 

Anfälligkeit der Union für unvorhergesehene Störungen jenseits der Grenzen der 

Union deutlich gemacht. Seine erheblichen Auswirkungen auf globale Märkte, 

beispielsweise die weltweite Ernährungssicherheit, haben deutlich gemacht, dass 

der Binnenmarkt der Union und ihr Verkehrsnetz bei der Gestaltung der 

Unionspolitik nicht isoliert betrachtet werden können. Bessere Verbindungen zu 

den benachbarten Partnerländern der Union sind wichtiger denn je. 
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(43) Angesichts dieses neuen geopolitischen Kontexts werden in der Mitteilung der 

Kommission vom 12. Mai 2022 mit dem Titel „Ein Aktionsplan für 

Solidaritätskorridore zwischen der EU und der Ukraine zur Erleichterung der 

Agrarexporte der Ukraine und ihres bilateralen Handels mit der EU“ mehrere 

große Herausforderungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur genannt, die die 

Union und ihre Nachbarländer bewältigen müssen, um die Wirtschaft und der 

Wiederaufbau in der Ukraine zu unterstützen, landwirtschaftliche und andere 

Erzeugnisse in die Union und auf die Weltmärkte zu bringen und sicherzustellen, 

dass die Anbindung an die Union sowohl für Ausfuhren als auch für Einfuhren 

erheblich verbessert wird. Um eine bessere Anbindung an die Union zu 

ermöglichen, wurde in dieser Mitteilung vorgeschlagen, die Ausdehnung der 

Europäischen Verkehrskorridore auf die Ukraine und die Republik Moldau zu 

prüfen. 
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(44) Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und des von Belarus in 

diesem Konflikt eingenommenen Standpunkts ist die Zusammenarbeit zwischen 

der Union und Russland beziehungsweise Belarus im Bereich der Politik zum 

Transeuropäischen Verkehrsnetz weder angezeigt noch im Interesse der Union. 

Daher sollten diese beiden Drittländer nicht länger am Transeuropäischen 

Verkehrsnetz beteiligt sein. Folglich wird verbesserten grenzüberschreitenden 

Verbindungen nach Russland und Belarus im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

keine hohe Priorität mehr eingeräumt. Derzeit bestehen Verbindungen zwischen 

Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen und diesen beiden Drittländern. 

Um der geringeren Priorität bei Auf- und Ausbau dieser Verbindungen Rechnung 

zu tragen, sollten die letzten Meilen aller grenzüberschreitenden Verbindungen 

nach Russland und Belarus, die derzeit Teil des Kernnetzes sind, in den in dieser 

Verordnung enthaltenen Karten vom Kernnetz auf das Gesamtnetz herabgestuft 

werden, für dessen Umsetzung eine längere Frist bis 2050 vorgesehen ist. Im Falle 

eines demokratischen Übergangs in Belarus hätten Auf- und Ausbau der 

grenzüberschreitenden Verbindungen des Landes zur Union allerdings im 

Einklang mit dem umfassenden Wirtschaftsplan für ein demokratisches Belarus 

hohe Priorität, unter anderem durch die Wiederaufnahme des Landes in den 

Anwendungsbereich der Verordnung. 
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(45) Der durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bedingte neue 

geopolitische Kontext hat gezeigt, wie wichtig nahtlose Verkehrsverbindungen 

innerhalb des Gebiets der Union und mit benachbarten Ländern sind. Eine von 

der europäischen Regelspurweite von 1 435 mm abweichende Spurweite 

beeinträchtigt die Interoperabilität der Eisenbahnnetze in der gesamten Union 

erheblich und hat sogar Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit dieser 

isolierten Eisenbahnnetze. Neue Eisenbahnstrecken des Kernnetzes oder des 

erweiterten Kernnetzes sollten daher mit der europäischen Regelspurweite von 

1 435 mm gebaut werden. Außerdem sollten Mitgliedstaaten, die über ein 

Streckennetz verfügen, dessen Spurweite von der europäischen Regelspurweite von 

1 435 mm abweicht, die Umstellung bestehender Strecken der Europäischen 

Verkehrskorridore auf die europäische Regelspurweite von 1 435 mm prüfen. 

Diese Verpflichtung sollte nicht für Inseln und Gebiete in äußerster Randlage 

gelten, da ihre Netze aufgrund ihrer geografischen Lage landseitig in keiner Weise 

mit dem übrigen Gebiet der Union verbunden sind. 
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(46) Damit sich der Verkehrssektor zu einem wirklich multimodalen System nachhaltiger 

und intelligenter Mobilitätsdienste entwickelt, sollte die Union ein hochwertiges 

Verkehrsnetz aufbauen, das Schienenpersonen- und Schienengüterverkehrsdienste 

mit Mindestgeschwindigkeiten ermöglicht. Ferner sollte die Union bei der 

Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse der Einführung von 

Zweigleisigkeit in Engpass-Abschnitten, bei denen Kapazitätshemmnisse bestehen, 

gebührende Aufmerksamkeit widmen. Ein wettbewerbsfähiger 

Hochgeschwindigkeitsschienenpersonenverkehr hat ein hohes Potenzial für die 

Dekarbonisierung des Verkehrs. Es gilt, ein kohärentes und interoperables 

europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz aufzubauen, das die Hauptstädte und 

Großstädte miteinander verbindet. Die Ergänzung bestehender 

Hochgeschwindigkeitsstrecken durch Strecken, die für eine Geschwindigkeit von 

mindestens 160 km/h ausgelegt sind, dürfte im Gegenzug zu Netzeffekten, einem 

kohärenteren Netz und einer höheren Zahl von Bahnreisenden führen. 

Geschwindigkeitsanforderungen für Personen- und Güterverkehrsstrecken sollten 

auf einen bestimmten Prozentsatz der betreffenden Streckenabschnitte beschränkt 

bleiben, damit bei Streckenabschnitten mit Besonderheiten aufgrund durch 

Topografie, Oberflächengestalt oder städtebaulich bedingter Sachzwänge, 

einschließlich Verbindungsstrecken, Bahnhofsdurchfahrten und Anschlüsse zu 

Terminals, Serviceeinrichtungen oder Betriebswerken, in deren Fall die 

Geschwindigkeit individuell angepasst werden muss, die gebotene Flexibilität 

besteht. Die Kommission sollte einem Mitgliedstaat auf dessen Antrag Ausnahmen 

gewähren, um ihm über die in dieser Verordnung festgelegten Prozentsätze hinaus 

bei Bedarf und entsprechender Begründung zusätzliche Flexibilität einzuräumen. Die 

Mitgliedstaaten werden aufgefordert, bei der Modernisierung der Infrastruktur 

Möglichkeiten der Auslegung für höhere Geschwindigkeiten als die in Anhang I der 

Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates14 

vorgesehenen zu prüfen. Als Ergänzung zu Hochgeschwindigkeitszügen stellen 

Nachtzüge eine nachhaltige Art des Reisens über lange Strecken in der gesamten 

Union dar. 

                                                
14 Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2016 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen 
Union (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 44). 
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(47) Als Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des multimodalen und kombinierten Verkehrs 

sollte ein nachhaltigeres, resilienteres und zuverlässigeres Schienennetz für den 

Güterverkehr in ganz Europa geschaffen werden. Die Infrastruktur für den 

kombinierten Schienenverkehr und die Terminals sollte ausgebaut werden, um 

sicherzustellen, dass der intermodale Verkehr in erster Linie auf der Schiene, auf 

Binnenwasserstraßen oder im Kurzstreckenseeverkehr abgewickelt wird und dass die 

Zu- oder Ablaufstrecken beziehungsweise Zu- und Ablaufstrecken zusammen auf der 

Straße so kurz wie möglich sind. 
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(48) Etwa die Hälfte der Tonnenkilometer des Schienengüterverkehrs entfällt in 

Europa auf den intermodalen Verkehr, Tendenz steigend. Damit das in der 

Mitteilung der Kommission über eine Strategie für nachhaltige und intelligente 

Mobilität dargelegte Ziel, den Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene zu 

verdoppeln, erreicht werden kann, sollte ein besonderes Augenmerk auf Lösungen 

gerichtet werden, bei denen der Hauptteil der Beförderung über die Schiene und 

nur die erste und die letzte Meile über die Straße erfolgt. Um auf eine Erhöhung 

des Anteils des intermodalen Verkehrs hinzuwirken, sollte die Infrastruktur dafür 

ausgelegt sein, dass Güterzüge mit Standard-Sattelaufliegern mit bis zu 4 m Höhe, 

die auf einer Höhe von mindestens 27 cm über der Schienenoberkante – wobei 

eine Mindesthöhe von 33 cm gefördert werden sollte – beladen sind, verkehren 

können. Damit diese Anforderung eingehalten werden kann, sind jedoch 

zahlreiche, teils kostspielige Anpassungen notwendig. Daher muss für die 

Umsetzung dieser Anforderung ein ausgewogener Ansatz gefunden und 

sichergestellt werden, dass die Umsetzung auf kosteneffiziente Weise erfolgt. Die 

Mitgliedstaaten sollten in diesem Zusammenhang dafür sorgen, dass die 

Anforderung so umgesetzt wird, dass es mindestens eine Inlands-

Direktverbindung, eine direkte Schienengüterverkehrsverbindung in einen oder 

mehrere benachbarte Mitgliedstaaten und eine Verbindung zu mindestens einem 

Schienen-Straßen-Terminal oder einem multimodalen Güterterminal, der sich in 

einem Seehafen, der Teil des Europäischen Verkehrskorridors im Hoheitsgebiet 

des Mitgliedstaats ist, befindet oder an einen solchen Seehafen angrenzt, gibt. 
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Ferner sollte es, wenn sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein oder mehrere 

Endpunkte eines Korridors befinden, mindestens eine diese Anforderung 

erfüllende Direktverbindung zu mindestens einem dieser Endpunkte geben. Bei 

der Auswahl der betreffenden Strecken sollten die Mitgliedstaaten den derzeitigen 

und künftigen Güterverkehrsströmen Rechnung tragen. Bei der Prüfung von 

Anträgen auf Gewährung einer Ausnahme von der Anforderung in Bezug auf den 

Transport von Sattelaufliegern gemäß dieser Verordnung trägt die Kommission 

insbesondere den Ergebnissen der sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse 

sowie der Möglichkeit, dass die zur Erfüllung dieses Standards erforderlichen 

Arbeiten zur Störung von Diensten führen, Rechnung. Darüber hinaus sollte die 

Kommission bei der Prüfung der Anträge auf Gewährung einer Ausnahme von 

den Anforderungen, die für die Eisenbahninfrastruktur des erweiterten Kernnetzes 

gelten, insbesondere umfangreichen Investitionen des betreffenden Mitgliedstaats 

in Strecken, die in unmittelbarer Nähe parallel zu den neu zu bauenden Strecken 

verlaufen, Rechnung tragen. 
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(49) In Anbetracht der Tatsache, dass die Einführung des europäischen 

Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) in Europa an Fahrt gewinnt und mehrere 

Mitgliedstaaten bereits vorzeitig Pläne für die Einführung von ERTMS in ihrem 

gesamten nationalen Eisenbahnnetz verabschiedet haben, muss diesem 

Paradigmenwechsel Rechnung getragen und ein ehrgeizigerer Ansatz für die 

Einführung von ERTMS im Gesamtnetz festgelegt werden. 

(50) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass das ERTMS bis 2050 im Gesamtnetz, 

bis 2040 im erweiterten Kernnetz und bis 2030 im Kernnetz eingeführt wird. Bei der 

Einführung des ERTMS im Gesamtnetz sollten die Strecken, die zu einem sicheren 

und effizienten grenzüberschreitenden internationalen Eisenbahnverkehr beitragen 

können, zeitlich Vorrang haben. Da die Einführung eines funkgestützten ERTMS 

zudem zur Abschaffung nationaler Vorschriften, die den Betrieb beeinträchtigen, 

beiträgt, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass auf neuen Strecken ab 2030 

beziehungsweise beim Ausbau des Signalgebungssystems auf bestehenden 

Strecken ab 2040 ▌funkgestütztes ERTMS eingesetzt wird und dass das gesamte 

Transeuropäische Verkehrsnetz bis 2050 mit funkgestütztem ERTMS ausgerüstet ist. 
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▌ 

(51) Die Außerbetriebnahme von Klasse-B-Systemen bringt für die Infrastrukturbetreiber 

angesichts der Kosten und der Komplexität der Einführung des ERTMS und der 

Vorhaltung zusätzlicher streckenseitiger Systeme über einen längeren Zeitraum 

erhebliche Einsparungen bei der Instandhaltung mit sich. Die Mitgliedstaaten 

sollten – außer in bestimmten Fällen – die Außerbetriebnahme von Klasse-B-

Systemen im Kernnetz bis 2040, im erweiterten Kernnetz bis 2045 und im 

Gesamtnetz bis 2050 sicherstellen, vorausgesetzt, dass ein angemessenes 

Sicherheitsniveau gewährleistet ist, und dabei eine zeitnahe Unterrichtung aller 

betroffenen Parteien über diese Außerbetriebnahme und die Einführung des 

ERTMS sicherstellen. 
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(52) Für die Binnenwasserstraßen in Europa ist eine heterogene Hydromorphologie 

kennzeichnend, die eine kohärente Leistung für alle Wasserstraßenabschnitte 

erschwert. Binnenwasserstraßen, insbesondere frei fließende Abschnitte, können 

durch Klima- und Witterungsbedingungen stark beeinträchtigt werden. Um einen 

zuverlässigen internationalen Verkehr unter Berücksichtigung der 

Hydromorphologie und der geltenden Umweltvorschriften zu gewährleisten, sollten 

die Anforderungen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes die spezifische 

Hydromorphologie jeder Wasserstraße (z. B. frei fließende oder regulierte Flüsse) 

sowie die Ziele der Umwelt- und Biodiversitätspolitik berücksichtigen. Aus diesem 

Grund sollten für jeden Europäischen Verkehrskorridor, jede Wasserstraße oder 

jeden Wasserstraßenabschnitt Referenzwasserstände festgelegt werden, wobei den 

Auswirkungen des Klimawandels Rechnung zu tragen ist. Bei der Festlegung der 

Referenzwasserstände sollte die Kommission eng mit den betreffenden 

Mitgliedstaaten und Europäischen Koordinatoren und den betreffenden im Rahmen 

internationaler Vereinbarungen eingesetzten Flussschifffahrtskommissionen 

zusammenarbeiten, um bei den Anforderungen für Binnenschifffahrtsinfrastruktur im 

Interesse der Förderung dieses Verkehrsträgers für einen einheitlichen Ansatz zu 

sorgen. 
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(53) Beim Bau oder Ausbau der Binnenschifffahrtsinfrastruktur sollte der Vermeidung 

etwaiger Hindernisse für die Anbindung frei fließender Flüsse besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

(54) Als Eingangs- und Ausgangspunkte für die Landinfrastruktur des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes spielen Seehäfen als grenzüberschreitende multimodale 

Knotenpunkte, die nicht nur als Verkehrsknoten dienen, sondern auch Tore für den 

Handel, für Industriecluster, für militärische Mobilität und für 

Energieumschlagplätze sein können, eine wichtige geostrategische Rolle. Wie in der 

Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 mit dem Titel „RePowerEU-Plan“ 

hervorgehoben wird, muss die Energieversorgung diversifiziert und die Einführung 

erneuerbarer Energien beschleunigt werden. Seehäfen können durch die Errichtung 

von Offshore-Windkraftanlagen, die Erzeugung von grünem Wasserstoff und den 

Transport und die Speicherung von Flüssigerdgas zu diesem Ziel beitragen. Um die 

Synergien zwischen dem Verkehrs- und dem Energiesektor bei den Bemühungen um 

die Dekarbonisierung der Wirtschaft der Union zu stärken, könnten Seehäfen auch 

beim Transport von Kohlendioxid über Rohrleitungen oder andere Verkehrsträger 

eine Rolle spielen. 

www.parlament.gv.at



 

 288 

(55) Der Kurzstreckenseeverkehr kann durch ein höheres Fracht- und 

Passagieraufkommen einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs 

leisten und unter anderem zur Verringerung der Überlastung von Straßen im Gebiet 

der Union und zu einem besseren Zugang zu abgelegenen Regionen sowie 

Inselregionen und -staaten beitragen. Kurzstreckenseeverkehrsverbindungen, die die 

maritime Dimension des Transeuropäischen Verkehrsnetzes bilden, müssen jedoch 

besser mit dem landseitigen Netz integriert werden und die gesamte Transport- und 

Logistikkette, sowohl zur See als auch zum Hinterland, muss stärker in den 

Mittelpunkt gerückt werden. Das neue, übergreifende Konzept des Europäischen 

Seeverkehrsraums sollte durch die Schaffung oder Modernisierung von 

Kurzstreckenseeverkehrsrouten und durch den Ausbau von Seehäfen und deren 

Hinterlandanbindungen gefördert werden, damit eine effiziente und nachhaltige 

Integration mit anderen Verkehrsträgern gewährleistet ist. Außerdem sollte dieses 

neue Konzept nachhaltige Kurzstreckenseeverkehrsverbindungen fördern, die den 

Güterstrom auf seegestützten Logistikstrecken so konzentrieren, dass die 

bestehenden Seeverbindungen verbessert oder neue lebensfähige, regelmäßige und 

häufige Seeverbindungen geschaffen werden. 
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(56) Auf den Straßenverkehr in der Union entfallen drei Viertel des gesamten 

inländischen Güterverkehrs (gemessen an den geleisteten Tonnenkilometern) und 

rund 90 % des gesamten inländischen Personenverkehrs (gemessen an der 

Gesamtzahl der Personenkilometer). Angesichts der Bedeutung des Straßenverkehrs 

und der Verpflichtung, im Einklang mit dem in der Mitteilung der Kommission über 

eine Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität verankerten Meilenstein die 

Straßenverkehrssicherheit zu verbessern, muss die Straßeninfrastruktur unter dem 

Aspekt der Sicherheit verbessert werden. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten 

gemäß der Richtlinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates15 

die Sicherheit der Straßenverkehrsinfrastruktur gewährleisten und dafür sorgen, 

dass sie überwacht und gegebenenfalls verbessert wird. In dieser Hinsicht wird der 

Kommission mit dieser Richtlinie die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um gemeinsame Spezifikationen 

einzurichten, die auf die Sicherstellung des operationellen Einsatzes von 

Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen abzielen, nachdem eine Gruppe von 

Sachverständigen die Möglichkeit beurteilt hat, solche Spezifikationen festzulegen. 

(57) Um den Zugang zu angemessenen Rastanlagen, insbesondere für 

Berufskraftfahrer, sicherzustellen, sollten im gesamten Transeuropäischen 

Verkehrsnetz Rastplätze und entlang des Kernnetzes und des erweiterten 

Kernnetzes sichere und gesicherte Parkflächen eingerichtet werden. 

                                                
15 Richtlinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über ein Sicherheitsmanagement für die 
Straßenverkehrsinfrastruktur (ABl. L 319 vom 29.11.2008, S. 59). 
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(58) Um Alternativen zu Kurzstreckenflügen zu ermöglichen, sollten die 

Mitgliedstaaten, sofern einer solchen Anbindung keine besonderen geografischen 

oder erheblichen physischen Sachzwänge entgegenstehen, sicherstellen, dass 

Flughäfen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes mit einem Fluggastaufkommen 

von insgesamt mehr als zwölf Millionen Fluggästen an das transeuropäische 

Eisenbahnnetz, einschließlich – sofern möglich – des Hochgeschwindigkeits-

Eisenbahnnetzes für Fernverbindungen oder, bei Flughäfen, die sich in oder in 

der Nähe eines städtischen Knotens des transeuropäischen Eisenbahnnetzes 

befinden, mit einem jährlichen Fluggastaufkommen von insgesamt mehr als vier 

und weniger als zwölf Millionen Fluggästen, per Eisenbahn, U-Bahn, Stadtbahn, 

Straßenbahn, Seilbahn oder – in Ausnahmefällen – sonstigen Lösungen des 

emissionsfreien öffentlichen Verkehrs an diesen städtischen Knoten angebunden 

sind. Solche Anbindungen sollten bei Flughäfen mit einem jährlichen 

Fluggastaufkommen von weniger als vier Mio. Fluggästen gefördert werden. 

(59) Um Innovationen im Luftverkehr voranzubringen, sollten auch 

Weltraumbahnhöfe in die Liste der Komponenten der Luftverkehrsinfrastruktur 

aufgenommen werden. Die Zuständigkeit der Union im Bereich Raumfahrt gemäß 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) und Artikel 189 AEUV, wonach jegliche Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist, sollte jedoch von dieser 

Ergänzung unberührt bleiben. Die Aufnahme von Weltraumbahnhöfen in die in 

dieser Verordnung festgelegte Liste der Komponenten der 

Luftverkehrsinfrastruktur sollte nicht bewirken, dass geltende oder künftige 

Rechtsvorschriften der Union für Luftverkehrsinfrastrukturen, in denen dies nicht 

ausdrücklich vorgesehen ist, auch bei Weltraumbahnhöfen zur Anwendung 

kommen. 
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(60) Beim Aufbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes sollten die Kommission und 

die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Sicherstellung des effizienten Grenzübertritts 

für den Güterverkehr unter Berücksichtigung von Wartezeiten und 

Unterbrechungen an der Grenze, die beispielsweise durch die Abfertigung und 

Kontrolle von Fahrzeugen und an Bord von Zügen an den Grenzen der Union 

verursacht werden oder auf Gründe der Verwaltung, des Betriebs, der Sicherheit, 

der Technik oder der Interoperabilität zurückzuführen sind, besondere 

Aufmerksamkeit widmen. 

(61) Das Transeuropäische Verkehrsnetz sollte eine effiziente Multimodalität 

gewährleisten, damit für den Personen- und Güterverkehr bessere 

Wahlmöglichkeiten zwischen nachhaltigen Verkehrsträgern geboten und große 

Beförderungsmengen für den Transport über große Entfernungen zusammengefasst 

werden können. Multimodale Terminals sollten bei der Erreichung dieses Ziels eine 

Schlüsselrolle spielen. 

(62) Die Mitgliedstaaten sollten eine Markt- und Zukunftsanalyse der multimodalen 

Güterterminals in ihrem Hoheitsgebiet durchführen und einen Aktionsplan für 

den Aufbau eines Netzes multimodaler Güterterminals ausarbeiten. Zu diesem 

Zweck könnten sie sich auf bestehende Studien und Pläne beziehen. In dem von 

den Mitgliedstaaten ausgearbeiteten Aktionsplan sollte die Entwicklung 

multimodaler Güterterminals gefördert werden. Jedoch sollte der Aktionsplan 

nicht dazu führen, dass der Privatsektor zu Investitionen in Terminals verpflichtet 

ist, und er sollte keiner strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen 

werden. 
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(63) Städtische Knoten spielen im Transeuropäischen Verkehrsnetz eine wichtige Rolle 

als Ausgangs- oder Endpunkte („letzte Meile“) für den Personen- und Güterverkehr 

innerhalb des Transeuropäischen Verkehrsnetzes wie auch als Übergangspunkte 

zwischen gleichen oder verschiedenen Verkehrsträgern. Es sollte sichergestellt 

werden, dass Kapazitätsengpässe und eine unzureichende Netzanbindung innerhalb 

der städtischen Knoten die Multimodalität im Transeuropäischen Verkehrsnetz nicht 

länger behindern. Der Schwerpunkt der Politik für das Transeuropäische 

Verkehrsnetz sollte auf der Förderung nahtlos abgewickelter Verkehrsflüsse von, zu 

und über städtische Knoten im Netz liegen. Die lokale Anbindung innerhalb 

städtischer Knoten sollte von den zuständigen lokalen, regionalen oder nationalen 

Behörden behandelt werden, insbesondere durch einschlägige Maßnahmen im 

Rahmen der Pläne für nachhaltige urbane Mobilität („Sustainable Urban Mobility 

Plans“, SUMPs). 

(64) Für jeden städtischen Knoten sollte als wirksamer einheitlicher Rahmen für die 

Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der urbanen Mobilität ein SUMP 

erlassen werden, der einen langfristigen, allumfassenden und integrierten Plan für die 

Mobilität im Güter- und Personenverkehr für das gesamte funktionale Stadtgebiet 

bietet. Dieser Plan könnte Ziele, Vorgaben und Indikatoren enthalten, die die aktuelle 

und künftige Leistungsfähigkeit des städtischen Verkehrssystems darstellen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Erhebung von Daten zur städtischen Mobilität für jeden 

städtischen Knoten in den Bereichen Nachhaltigkeit, Sicherheit und 

Zugänglichkeit sicherstellen, um die aktuelle und künftige Leistung des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes darzustellen. Um die Zugänglichkeit für alle 

Nutzer zu überwachen, sollte, sofern möglich und gemäß dem nationalen Recht, 

zur Aufschlüsselung der Daten nach Alter, Geschlecht und Behinderung ermutigt 

werden. 
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(65) Die Mitgliedstaaten sollten die Einführung von SUMPs fördern, um die Koordination 

zwischen Regionen, Städten und Gemeinden zu verbessern. Dazu sollten die 

Mitgliedstaaten ein nationales SUMP-Programm einrichten, um lokale Behörden 

bei der Ausarbeitung hochwertiger SUMPs und der Stärkung der Überwachung und 

Evaluierung der Umsetzung der SUMPs durch ▌entsprechende Maßnahmen, 

Leitlinien, Kapazitätsaufbau, Hilfe und möglicherweise finanzielle Unterstützung zu 

unterstützen. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem eine nationale SUMP-

Kontaktstelle benennen, die gemäß den in dieser Verordnung enthaltenen 

Leitlinien Unterstützung bei der Ausarbeitung und Umsetzung von SUMPs leistet. 

(66) Die Förderung aktiver Verkehrsträger insbesondere in städtischen Knoten trägt zu 

den Klimazielen der Union bei, verbessert die öffentliche Gesundheit, verringert 

die Verkehrsüberlastung, bietet eine Lösung für die „letzte Meile“ für den 

Personenverkehr und bringt wirtschaftliche Vorteile. Bei der Planung oder beim 

Ausbau von Verkehrsinfrastruktur sollte der Infrastruktur für aktive 

Verkehrsträger, einschließlich Infrastruktur für Gehen und Radfahren, 

gebührend Rechnung getragen werden. 

(67) Die Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“, die unter dem mit der 

Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates16 

eingerichteten Rahmenprogramm Horizont Europa („Horizont Europa“) festgelegt 

wurde, zielt darauf ab, dass 100 Städte in der Union bis 2030 klimaneutral werden 

sollen. Die an der Mission beteiligten Städte dienen als Versuchs- und 

Innovationszentren, denen andere Städte bis 2050 folgen sollen. 

                                                
16 Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. April 2021 über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 
Europa“ sowie über die Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) 
Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1). 
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(68) Multimodale digitale Mobilitätsdienste tragen dazu bei, die Integration der 

verschiedenen Verkehrsträger zu verbessern, indem sie mehrere Verkehrsangebote 

zu einem einzigen zusammenfassen. Ihre Weiterentwicklung sollte dazu beitragen, 

das Verhalten in Richtung der nachhaltigsten Verkehrsträger, des öffentlichen 

Verkehrs und der aktiven Verkehrsträger wie Gehen und Radfahren zu lenken und 

den Nutzen von Lösungen für „Mobilität als Dienstleistung“ voll auszuschöpfen. 

(69) Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für den Verkehr 

sind als Grundlage für die Optimierung von Verkehrs- und Beförderungsvorgängen 

und der Verkehrssicherheit sowie für die Verbesserung der damit 

zusammenhängenden Dienste erforderlich. Der Informationsfluss im Verkehrs- und 

Mobilitätsnetz sollte erleichtert werden, unter anderem durch den Ausbau des EU-

Raums für Datenmobilität. Informationen auch über multimodale Ticket- und 

Buchungssysteme sollten Passagieren und Güterverkehrsbetreibern zur Verfügung 

stehen und im Hinblick auf die Entwicklung europäischer digitaler und 

interoperabler Informationssysteme verbessert werden. 

(70) Die Nutzung von IKT-Systemen, die eine intelligente Durchsetzung auf der 

Grundlage des Austauschs von Echtzeitdaten zwischen Wirtschaftsakteuren und 

Durchsetzungsbehörden ermöglicht, die zur Kontrolle der Einhaltung der 

geltenden regulatorischen Anforderungen erforderlich sind, einschließlich bei in 

Fahrt befindlichen Fahrzeugen, sollte gefördert werden. 
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(71) Intelligente Verkehrssysteme und -dienste sowie neu aufkommende Technologien 

sollten als Katalysator für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme und -dienste 

auf allen Straßen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes dienen. 

(72) Es bedarf einer angemessenen Planung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes. Dazu 

gehört auch die Umsetzung spezifischer Vorgaben im gesamten Netz in Bezug auf 

Infrastruktur, IKT-Systeme, Ausrüstungen und Dienste, einschließlich der Vorgaben 

für den Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe gemäß der Verordnung 

(EU) 2023/1804. Es ist daher notwendig, in ganz Europa für eine geeignete und 

abgestimmte Einführung solcher Vorgaben für jeden Verkehrsträger und dessen 

Anbindung im gesamten Transeuropäischen Verkehrsnetz und darüber hinaus zu 

sorgen, damit die Netzvorteile realisiert werden können und ein effizienter 

transeuropäischer Fernverkehr möglich wird. Um den Einsatz alternativer Kraftstoffe 

im gesamten Straßennetz des Transeuropäischen Verkehrsnetzes im Einklang mit 

den in der Verordnung (EU) 2023/1804 festgelegten Zielen zu gewährleisten, sollten 

Bezugnahmen auf das „Kernnetz“ in der genannten Verordnung als Bezugnahmen 

auf das „Kernnetz“ im Sinne der vorliegenden Verordnung verstanden werden. 

Bezugnahmen auf das „Gesamtnetz“ in der Verordnung (EU) 2023/1804 sollten als 

Bezugnahmen auf das „erweiterte Kernnetz“ und das „Gesamtnetz“ im Sinne dieser 

Verordnung verstanden werden. 
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(73) Das Transeuropäische Verkehrsnetz sollte die Grundlage für die groß angelegte 

Einführung neuer Technologien und Innovationen bilden, die einen Daten- und 

Informationsaustausch in Echtzeit ermöglichen und dazu beitragen können, die 

Gesamteffizienz des europäischen Verkehrssektors zu erhöhen, und die Kapazität 

bieten, die notwendig ist, um sichere Personenverkehrsflüsse mit effizienten Mitteln 

zu ermöglichen, öffentliche oder umweltfreundlichere Verkehrsmittel für Fahrgäste 

attraktiver zu machen und den CO2-Fußabdruck des Sektors zu verringern. Dies wird 

zur Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals beitragen und 

gleichzeitig das Ziel der Erhöhung der Energieversorgungssicherheit in der Union 

unterstützen. Damit diese Ziele erreicht werden, sollte die Verfügbarkeit alternativer 

Kraftstoffe und der entsprechenden Infrastruktur im gesamten Transeuropäischen 

Verkehrsnetz verbessert werden. 

(74) Damit das Transeuropäische Verkehrsnetz mit der Entwicklung und Einführung 

innovativer Technik Schritt halten kann, sollten die Mitgliedstaaten und die 

Kommission in koordinierter Weise Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

fördern, mit denen nachhaltige aufstrebende Technologien zur Verbesserung und 

Erleichterung der Beförderung und Mobilität von Personen und Gütern gefördert 

werden. Dazu könnten unter anderem der automatische Betrieb von Zügen, 

autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Lösungen für die Luftmobilität, 

einschließlich Drohnen für den Personen- und Güterverkehr, die auch auf der 

letzten Meile in der Stadt eingesetzt werden, und neue Eisenbahntechnologien wie 

der Hyperloop gehören. 
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(75) Im gesamten Transeuropäischen Verkehrsnetz sollte eine ausreichende Zahl 

öffentlich zugänglicher Schnellladepunkte und Zapfstellen für leichte und schwere 

Nutzfahrzeuge eingerichtet werden. Dieses Ziel sollte eine vollständige 

grenzüberschreitende Anbindung gewährleisten ▌. Abstandsbezogene Zielvorgaben 

für das Transeuropäische Verkehrsnetz, wie sie in der Verordnung (EU) 2023/1804 

festgelegt sind, sollen gewährleisten, dass entlang der Hauptstraßennetze der Union 

eine ausreichende Mindestanzahl von Ladepunkten und Wasserstoffzapfstellen 

eingerichtet wird. 

(76) Die öffentlich zugängliche Lade- und Betankungsinfrastruktur im 

Transeuropäischen Verkehrsnetz gemäß der Verordnung (EU) 2023/1804 sollte 

durch Vorgaben für den Aufbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur und 

gegebenenfalls einer entsprechenden Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur in oder 

in der Nähe von multimodalen Güterterminals ergänzt werden, damit für Lastwagen 

im Fernverkehr während des Be- und Entladens Lademöglichkeiten und 

Wasserstoff-Betankungsmöglichkeiten bereitstehen. Die Mitgliedstaaten sollten 

auch den Aufbau der Ladeinfrastruktur sicherstellen und die Entwicklung von 

Wasserstofftankstellen an multimodalen Personenverkehrsknotenpunkten prüfen, 

um während der Ruhepausen des Fahrers oder für Busse Lademöglichkeiten und 

Wasserstoff-Betankungsmöglichkeiten zu bieten. Um den freien Verkehr zu 

gewährleisten, sollte an Terminals oder Personenverkehrsknoten, die von der Union 

oder der öffentlichen Hand unterstützt werden, der Zugang zu Zwecken des Ladens 

und der Wasserstoffbetankung in einer fairen, erschwinglichen, transparenten und 

diskriminierungsfreien Weise geschehen, um eine Marktabschottung zugunsten 

bestimmter Unternehmen oder mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 
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(77) Naturgefahren, einschließlich klimabedingter Ereignisse und sonstiger 

außergewöhnlicher Vorkommnisse wie Pandemien, durch vom Menschen 

verursachte Katastrophen wie Unfälle oder durch vorsätzliche Handlungen wie 

Terrorismus und Cyberangriffe verursachte Störungen, die sich auf die Sicherheit 

und Zuverlässigkeit der Infrastruktur auswirken, sind ein großes Problem für die 

Effizienz und das Funktionieren des Transeuropäischen Verkehrsnetzes. So haben 

beispielsweise durch verschiedene Naturkatastrophen infolge extremer 

Wetterereignisse verursachte Unfälle in den letzten Jahren zu erheblichen 

Unterbrechungen der Verkehrsströme geführt. Die Resilienz des Verkehrsnetzes 

gegenüber dem Klimawandel, Naturgefahren, vom Menschen verursachten 

Katastrophen und anderen Störungen sollte daher verbessert werden, wobei auf die 

Risikobewertung und die Maßnahmen zur Verbesserung der Resilienz 

zurückgegriffen werden sollte, die von kritischen Einrichtungen für den 

Verkehrssektor gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments 

und des Rates17 getroffen werden. 

(78) Die Kommission sollte in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden 

Mitgliedstaaten eine Bewertung der Resilienz und Anfälligkeit des Kernnetzes 

gegenüber den Folgen des Klimawandels durchführen. 

                                                
17 Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2008/114/EG des Rates (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 164). 
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(79) In Anbetracht der Erfahrungen mit dem Krisenmanagement während der COVID-19-

Pandemie und um Verkehrsstörungen und -ausfälle in Zukunft zu vermeiden, sollten 

die Mitgliedstaaten bei der Infrastrukturplanung die Sicherheit und Resilienz der 

Verkehrsinfrastruktur gegenüber dem Klimawandel, Naturgefahren, vom Menschen 

verursachten Katastrophen und sonstigen Störungen, die das Funktionieren des 

Verkehrssystems der Union beeinträchtigen, berücksichtigen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, sollten bestehende Engpässe beseitigt werden und sollten die 

Europäischen Verkehrskorridore auch wichtige Ausweichstrecken umfassen, die bei 

Überlastung oder anderen Problemen auf den Hauptstrecken genutzt werden können. 

Außerdem ermöglicht es ihre Multimodalität, in Notfällen einen Verkehrsträger 

durch einen anderen zu ersetzen. 
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(80) Die Verkehrsinfrastruktur bildet das Rückgrat der Wirtschaft und Gesellschaft 

insgesamt. Bestimmte Teile der Verkehrsinfrastruktur sind unverzichtbar, um den 

reibungslosen Ablauf wichtiger gesellschaftlicher Funktionen zu gewährleisten, 

und bilden daher eine Säule der strategischen Autonomie der Union. Es gibt 

immer mehr Investitionen, Beteiligungen und Präsenz von Unternehmen aus 

Drittländern in europäischer strategischer – und teils sogar militärischer – 

Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen und Containerterminals. In diesem 

Zusammenhang kann die Beteiligung von Drittlandsunternehmen die 

Verwirklichung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes beschleunigen. Unter 

bestimmten Umständen könnte jedoch die Beteiligung solcher Unternehmen an 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse oder deren Beitrag zu diesen Vorhaben die 

Sicherheit und die öffentliche Ordnung in der Union gefährden. Eine solche 

zunehmende Präsenz von Drittländern in der strategischen Infrastruktur Europas 

könnte die Resilienz der Union untergraben. Daher ist es von entscheidender 

Bedeutung, die Präsenz von Drittländern, die die Sicherheit oder die öffentliche 

Ordnung in der Union wahrscheinlich beeinträchtigt, zu verhindern. Unbeschadet 

des Kooperationsmechanismus gemäß der Verordnung (EU) 2019/452 des 

Europäischen Parlaments und des Rates18 und über diesen hinausgehend ist eine 

stärkere Sensibilisierung für eine solche Beteiligung oder einen solchen Beitrag 

erforderlich, damit Behörden eingreifen können, sollte davon ausgegangen werden 

müssen, dass durch die Beteiligung eines Drittlandsunternehmens an einem 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse oder dessen Beitrag dazu die Sicherheit 

oder die öffentliche Ordnung in der Union gefährdet wird und die Beteiligung oder 

der Beitrag nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2019/452 fällt. 

                                                
18 Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Union (ABl. L 79 I vom 21.3.2019, S. 1). 
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(81) Während zwar nach wie vor in erster Linie die Mitgliedstaaten für die Instandhaltung 

zuständig sind und unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten insbesondere 

für die Planung, Finanzierung und Verwaltung der Instandhaltung ist es doch 

wichtig, dass das Transeuropäische Verkehrsnetz nach seiner Fertigstellung 

ordnungsgemäß instand gehalten wird, um eine hohe Dienstequalität zu 

gewährleisten, wobei bei der Planung und Beauftragung von Infrastrukturvorhaben 

ein Lebenszykluskonzept verfolgt werden sollte. Insbesondere sollten die 

Mitgliedstaaten alle erdenklichen Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, 

dass eine langfristige Instandhaltungsplanung für die Straßeninfrastruktur und 

gegebenenfalls für die Binnenschifffahrtsinfrastruktur erstellt wird. 

(82) Damit Teile des Transeuropäischen Verkehrsnetzes von höchster strategischer 

Bedeutung innerhalb des gegebenen zeitlichen Rahmens verwirklicht werden 

können, sollte ein Korridorkonzept als Instrument zur transnationalen Koordinierung 

unterschiedlicher Vorhaben und zur zeitlichen Abstimmung des Aufbaus eines 

Korridors zur Anwendung kommen, um dadurch größtmögliche Netzvorteile zu 

erzielen. 
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(83) Die Europäischen Verkehrskorridore sollten zum Aufbau der Infrastruktur des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes in der Weise beitragen, dass Engpässe beseitigt, 

grenzüberschreitende Verbindungen ausgebaut sowie Effizienz und Nachhaltigkeit 

verbessert werden. Sie sollten durch verbesserte territoriale Zusammenarbeit, 

einschließlich mit Nachbarländern, einen Beitrag zum Zusammenhalt leisten. Sie 

sollten auch übergeordneten verkehrspolitischen Zielen dienen und die 

Interoperabilität, die Integration der Verkehrsträger und deren multimodalen Betrieb 

erleichtern. Das Korridorkonzept sollte transparent und klar sein und die Verwaltung 

dieser Korridore sollte zu keinem zusätzlichen Verwaltungsaufwand bzw. 

Kostenanstieg führen. Die Kommission sollte die Einrichtung zentraler Stellen für 

die Koordinierung, den Bau oder die Verwaltung grenzüberschreitender 

Infrastrukturvorhaben von gemeinsamem Interesse empfehlen können, um die 

Durchführung groß angelegter und komplexer grenzüberschreitender 

Infrastrukturvorhaben zu erleichtern, und gegebenenfalls die Zusammenarbeit 

zwischen Grenzregionen empfehlen, um Herausforderungen im Bereich der 

Mobilität anzugehen. 

(84) Um die koordinierte Verwirklichung der Europäischen Verkehrskorridore und der 

beiden horizontalen Prioritäten – ERTMS und Europäischer Seeverkehrsraum – zu 

erleichtern, sollte die Kommission im Einvernehmen mit den betreffenden 

Mitgliedstaaten und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Rates 

sowie gegebenenfalls der betreffenden Nachbarländer Europäische Koordinatoren 

benennen. Sie sollten Maßnahmen zur Gestaltung der passenden Governance-

Struktur fördern und eine stimmige Prioritätensetzung bei der Infrastruktur- und 

Investitionsplanung für die Europäischen Verkehrskorridore und bei den beiden 

horizontalen Prioritäten sicherstellen. 
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(85) Die europäischen und nationalen Rahmen für die Planung und Verwirklichung der 

Verkehrsinfrastruktur sowie die von den Europäischen Koordinatoren aufgestellten 

Arbeitspläne sollten dazu beitragen, dass die für die Erreichung der Ziele dieser 

Verordnung erforderlichen Investitionen rechtzeitig terminiert und geplant werden. 

(86) Die Arbeitspläne der Europäischen Koordinatoren sollten dazu dienen, die 

Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, einschließlich gegebenenfalls mit 

einschlägigen Interessenträgern aus Nachbarländern, zu fördern. Sie sollten die 

Komplementarität mit den Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der 

Infrastrukturbetreiber stärken und insbesondere indikative Etappenziele ▌festlegen. 

(87) Der Europäische Koordinator eines Europäischen Verkehrskorridors oder einer 

horizontalen Priorität, der beziehungsweise die sich auf Nachbarländer erstreckt, 

sollte berechtigt sein, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten und sie in die 

einschlägigen Tätigkeiten des Korridors einzubeziehen. 

(88) Die technische Grundlage der Karten für das Transeuropäische Verkehrsnetz bildet 

das interaktive geografische und technische Informationssystem für das 

Transeuropäische Verkehrsnetz (TENtec). 
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(89) Die Kommission hat unter Berücksichtigung der Mitteilung der Kommission über 

den Aktionsplan zur militärischen Mobilität vom März 2018 ▌überprüft, ob das 

Transeuropäische Verkehrsnetz angepasst werden muss, um der militärischen 

Nutzung der Infrastruktur Rechnung zu tragen. Auf der Grundlage des vom Rat am 

26. Juni 2023 und 23. Oktober 2023 gebilligten Dokuments mit dem Titel 

„Militärische Anforderungen für die militärische Mobilität innerhalb und 

außerhalb der EU“19 sind zusätzliche Straßen und Bahnstrecken in das 

Transeuropäische Netz aufgenommen worden, um die Synergien zwischen zivilen 

und militärischen Verkehrsnetzen zu verstärken. 

(90) Angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und den dadurch 

entstandenen neuen geopolitischen Kontext und wie in dem vom Rat am 

21. März 2022 angenommenen Dokument „Ein Strategischer Kompass für 

Sicherheit und Verteidigung – Für eine Europäische Union, die ihre Bürgerinnen 

und Bürger, Werte und Interessen schützt und zu Weltfrieden und internationaler 

Sicherheit beiträgt“ dargelegt, muss die Union die Verkehrsinfrastruktur mit 

doppeltem Verwendungszweck im gesamten Transeuropäischen Verkehrsnetz 

ausbauen, um eine zügige und reibungslose Verlegung von militärischem 

Personal, Material und Ausrüstung für operative Einsätze und Übungen zu 

unterstützen. 

                                                
19 Dokument ST 10440/23. 
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(91) Um eine größtmögliche Kohärenz zwischen den Leitlinien und der Planung der auf 

Unionsebene vorhandenen Finanzierungsinstrumente zu erreichen, sollte die 

Finanzierung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes mit der vorliegenden 

Verordnung im Einklang stehen und insbesondere auf der Verordnung 

(EU) 2021/1153 beruhen. Darüber hinaus sollte die Finanzierung von Netzen auch 

auf Förder- und Finanzierungsinstrumenten aufbauen, die im Rahmen anderer 

Rechtsvorschriften der Union bereitgestellt werden, darunter das mit der Verordnung 

(EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates20 eingerichtete 

Programm „InvestEU“, die mit der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen 

Parlaments und des Rates21 eingerichtete Aufbau- und Resilienzfazilität, die 

Kohäsionspolitik gemäß Artikel 174 AEUV, Horizont Europa, der mit der 

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates22 eingerichtete 

Innovationsfonds und andere von der Europäischen Investitionsbank eingerichtete 

Finanzierungsinstrumente. Um die Finanzierung von Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse zu ermöglichen, sollten Bezugnahmen auf „multimodale 

Logistikplattformen“, „Meeresautobahnen“ und „Telematikanwendungen“ in der 

Verordnung (EU) 2021/1153 jeweils als Bezugnahmen auf „multimodale 

Güterterminals“, „Europäischer Seeverkehrsraum“ bzw. „IKT-Systeme für den 

Verkehr“ im Sinne der vorliegenden Verordnung verstanden werden. Aus demselben 

Grund sollten Bezugnahmen auf das „Kernnetz“ in der Verordnung (EU) 2021/1153 

auch als Bezugnahme auf das „erweiterte Kernnetz“ im Sinne der vorliegenden 

Verordnung verstanden werden. 

                                                
20 Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. März 2021 zur Aufstellung des Programms „InvestEU“ und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 30). 

21 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 
18.2.2021, S. 17). 

22 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der Richtlinie 
96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32). 
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(92) Die Verwirklichung der Ziele des Transeuropäischen Verkehrsnetzes, insbesondere 

im Hinblick auf die Dekarbonisierung und Digitalisierung des Verkehrssystems in 

der Union, erfordert einen soliden Rechtsrahmen. Die Mitgliedstaaten sollten 

ehrgeizige Reformen durchführen, um die im Rahmen des Europäischen Semesters 

ermittelten Herausforderungen des nachhaltigen Verkehrs zu bewältigen. Die 

Aufbau- und Resilienzfazilität unterstützt sowohl Reformen als auch Investitionen, 

mit denen der Verkehr nachhaltiger gestaltet, Emissionen verringert und die 

Sicherheit und Effizienz verbessert werden. Entsprechende Maßnahmen sind in den 

genehmigten Aufbau- und Resilienzplänen enthalten. 

(93) Damit sie die Karten und die Liste der Häfen, Flughäfen, Terminals und städtischen 

Knoten in den Anhängen I und II aktualisieren kann, um möglichen Änderungen 

Rechnung zu tragen, die sich insbesondere aus der – nach zuvor festgelegten 

quantitativen Schwellenwerten analysierten – tatsächlichen Nutzung bestimmter 

Elemente der Verkehrsinfrastruktur ergeben, und um den Verlauf der Europäischen 

Verkehrskorridore in Anhang III zu ändern, sollte der Kommission die Befugnis zum 

Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV in Bezug auf Änderungen 

der Anhänge I, II und III übertragen werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 

auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung23 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
23 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(94) Um Rechtssicherheit zu schaffen und langfristige strategische Planung zu 

ermöglichen, ist es entscheidend, das Transeuropäische Verkehrsnetz so stabil wie 

möglich zu halten und potenzielle Aktualisierungen des Netzes auf objektive und 

transparente Kriterien gemäß dieser Verordnung zu beschränken. 

(95) Einige Teile des Netzes werden von anderen Akteuren als den Mitgliedstaaten 

betrieben. Es obliegt jedoch den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass die das Netz 

betreffenden Vorschriften in ihrem Hoheitsgebiet ordnungsgemäß angewendet 

werden. 

(96) Um eine reibungslose und wirksame Umsetzung der in dieser Verordnung 

festgelegten Verpflichtungen zu gewährleisten, unterstützt die Kommission die 

Mitgliedstaaten durch das mit der Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen 

Parlaments und des Rates24 eingerichtete Instrument für technische Unterstützung, 

indem sie maßgeschneidertes technisches Fachwissen für die Konzeption und 

Umsetzung von Reformen bereitstellt, einschließlich solcher, die die Entwicklung 

des Transeuropäischen Verkehrsnetzes fördern. 

                                                
24 Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Februar 2021 zur Schaffung eines Instruments für technische Unterstützung 
(ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 1). 
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(97) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

und zwar im Hinblick auf die Gewährung von Ausnahmen von bestimmten 

Anforderungen dieser Verordnung, im Hinblick auf den Erlass von 

Durchführungsrechtsakten, in denen Referenzwasserstände und eine Methodik für 

die von den Mitgliedstaaten zu erhebenden Daten über die urbane Mobilität 

festgelegt werden, sowie im Hinblick auf den Erlass von Durchführungsrechtsakten 

für die Verwirklichung der Europäischen Verkehrskorridore, für die 

Verwirklichung der grenzüberschreitenden Abschnitte und für die beiden 

horizontalen Prioritäten. Sofern in der vorliegenden Verordnung vorgesehen, 

sollten diese Befugnisse im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates25 ausgeübt werden. 

(98) Die Bestimmungen über Eisenbahnnetze und insbesondere jegliche Anforderung, 

Flughäfen und Häfen an Eisenbahnnetze anzubinden, sowie die Bestimmungen in 

Bezug auf multimodale Güterterminals sollten nicht für Zypern, Malta und 

Gebiete in äußerster Randlage gelten, solange in ihrem Staatsgebiet kein 

Eisenbahnsystem besteht. Auch die Bestimmungen in Bezug auf sichere und 

gesicherte Parkflächen sollten für diese Mitgliedstaaten, für Inseln und Gebiete in 

äußerster Randlage nicht gelten, da es dort keinen Durchgangs-

Straßengüterverkehr und folglich keinen Bedarf an solchen Parkflächen gibt. 

                                                
25 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(99) Da die Ziele dieser Verordnung, insbesondere der koordinierte Auf- und Ausbau des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr aufgrund der Notwendigkeit, diese 

Ziele zu koordinieren, besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union 

im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(100) Es ist notwendig, die Verordnung (EU) 2021/1153 zu ändern, um ihre 

Bestimmungen im Hinblick auf die Integration der Kernnetzkorridore in die 

Europäischen Verkehrskorridore anzupassen. Die Definition und der Verlauf der 

Europäischen Verkehrskorridore sollten in dieser Verordnung festgelegt werden und 

die in der Verordnung (EU) 2021/1153 festgelegten Kernnetzkorridore ersetzen. 

(101) Es ist notwendig, die Verordnung (EU) Nr. 913/2010 zu ändern, um ihre 

Bestimmungen im Hinblick auf die Integration der Schienengüterverkehrskorridore 

in die Europäischen Verkehrskorridore anzupassen. 

(102) Die Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 sollte aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) In dieser Verordnung werden die Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen 

Verkehrsnetzes festgelegt, das aus einem Gesamtnetz sowie einem Kernnetz und 

einem erweiterten Kernnetz besteht, wobei das Kernnetz und das erweiterte Kernnetz 

auf der Grundlage des Gesamtnetzes festzulegen sind. 

(2) In dieser Verordnung werden Europäische Verkehrskorridore von höchster 

strategischer Bedeutung auf der Grundlage von vorrangigen Abschnitten des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes und Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

benannt sowie Anforderungen vorgegeben, die bei der Entwicklung und Umsetzung 

der Infrastruktur des Transeuropäischen Verkehrsnetzes eingehalten werden müssen. 

(3) Diese Verordnung legt die Prioritäten für den Aufbau des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes fest und sieht Maßnahmen für die Verwirklichung des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes vor. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für das Transeuropäische Verkehrsnetz, das den in Anhang I 

enthaltenen Karten und den Listen in Anhang II entspricht. Das Transeuropäische 

Verkehrsnetz umfasst die Verkehrsinfrastruktur, einschließlich der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe, IKT-Systeme für den Verkehr und Maßnahmen zur 

Unterstützung der effizienten Verwaltung und Nutzung dieser Infrastruktur und 

Maßnahmen, die die Voraussetzungen für die Einrichtung und den Betrieb 

nachhaltiger und effizienter Verkehrsdienste schaffen. 

(2) Die Infrastruktur des Transeuropäischen Verkehrsnetzes umfasst die Infrastruktur für 

den Schienenverkehr, die Binnenschifffahrt, den Seeverkehr, den Straßenverkehr, 

den Luftverkehr und den multimodalen Verkehr, einschließlich des Verkehrs in 

städtischen Knoten, entsprechend den einschlägigen Abschnitten der Kapitel II, III 

und IV. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ ein Vorhaben, das gemäß dieser 

Verordnung durchgeführt wird; 

2. „Nachbarland“ ein Drittland, das in den Geltungsbereich der Europäischen 

Nachbarschaftspolitik, der Erweiterungspolitik, des Europäischen Wirtschaftsraums, 

der Europäischen Freihandelsassoziation oder des Abkommens über Handel und 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland andererseits26 fällt; 

3. „NUTS-Region“ eine mit der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen 

Parlaments und des Rates27 eingeführte und in Anhang I der genannten Verordnung 

klassifizierte Region; 

4. „grenzüberschreitender Abschnitt“ den Abschnitt, der die Kontinuität eines 

Vorhabens von gemeinsamem Interesse auf beiden Seiten einer Grenze sicherstellt 

und der sich zwischen den nächstgelegenen städtischen Knoten an der Grenze zweier 

Mitgliedstaaten oder zwischen einem Mitgliedstaat und einem Nachbarland befindet; 

                                                
26 ABl. L 149 vom 30.4.2021, S. 10. 
27 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 
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5. „Engpass“ ein physisches, technisches, funktionelles, betriebliches oder 

administratives Hindernis, das zu einem Systembruch, einschließlich systematischer 

Überlastung oder Stillstand, führt, welcher die Kontinuität von Fernverkehrsströmen 

oder von grenzüberschreitenden Verkehrsströmen beeinträchtigt; 

6. „städtischer Knoten“ ein städtisches Gebiet, in dem Elemente der 

Verkehrsinfrastruktur des Transeuropäischen Netzes für den Personen- und 

Güterverkehr, wie beispielsweise Häfen, Passagierterminals, Flughäfen, Bahnhöfe, 

Busterminals und multimodale Güterterminals, die innerhalb oder in der Nähe von 

Stadtgebieten liegen, mit anderen Elementen dieser Infrastruktur und mit der 

Infrastruktur für den Nah- und Regionalverkehr verbunden sind, einschließlich der 

Infrastruktur für aktive Verkehrsträger; 

7. „isoliertes Netz“ ein Schienennetz eines Mitgliedstaats oder einen Teil davon mit 

einer von der europäischen Regelspurweite von 1 435 mm) abweichenden Spurweite 

▌; 

▌ 

8. „multimodaler Verkehr“ die Beförderung von Personen und/oder Gütern mit zwei 

oder mehr Verkehrsträgern; 
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9. „multimodale digitale Mobilitätsdienst“ einen „multimodalen digitalen 

Mobilitätsdienst“ im Sinne von Artikel 4 Nummer 24 der Richtlinie 2010/40/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates28; 

10. „Interoperabilität“ die Fähigkeit – einschließlich vor dem Hintergrund der gesamten 

regulatorischen, technischen, administrativen und betrieblichen Voraussetzungen – 

der Infrastruktur, einschließlich der digitalen Infrastruktur bei einem Verkehrsträger 

oder -segment und zwischen verschiedenen Verkehrsträgern, den sicheren und 

durchgehenden Verkehrs- und Informationsfluss zu gewährleisten, wodurch die für 

die betreffende Infrastruktur, den betreffenden Verkehrsträger oder das betreffende 

Segment vorgeschriebenen Leistungskennwerte erreicht werden; 

11. „multimodaler Personenverkehrsknoten“ einen Verbindungspunkt zwischen 

mindestens zwei Verkehrsträgern für Passagiere, an dem Reiseinformationen, der 

Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und das Umsteigen zwischen den 

Verkehrsträgern sichergestellt werden, beispielsweise Park-and-Ride-Stationen, 

▌und der als Schnittstelle innerhalb städtischer Knoten und zwischen städtischen 

Knoten sowie zwischen städtischen Knoten und Fernverkehrsnetzen dient; 

                                                
28 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 

zum Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr 
und für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 vom 6.8.2010, 
S. 1). 
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12. „multimodales Güterterminal“ eine Struktur, die für den Umschlag von Gütern 

zwischen mindestens zwei Verkehrsträgern oder zwischen zwei verschiedenen 

Eisenbahnsystemen und für die vorübergehende Lagerung von Gütern ausgerüstet 

ist, wie z. B. Terminals in Binnen- oder Seehäfen, an Binnenwasserstraßen und in 

Flughäfen sowie Schienen-Straßen-Terminals ▌; 

13. „Plan für nachhaltige urbane Mobilität“ oder „SUMP“ (sustainable urban mobility 

plan) ein Dokument für die strategische Mobilitätsplanung, mit dem auf nachhaltige 

Weise die Erreichbarkeit und Mobilität innerhalb des funktionalen Stadtgebiets 

einschließlich der Pendlerzonen in diesem Stadtgebiet oder in dessen Nähe für 

Menschen, Unternehmen und Güter insbesondere im Hinblick auf eine bessere 

Lebensqualität verbessert werden soll; 

14. „aktiver Verkehrsträger“ die Beförderung von Personen oder Gütern mit nicht 

motorisierten Verkehrsmitteln auf der Grundlage menschlicher körperlicher 

Aktivität, einschließlich Fahrzeugen mit elektrischem Hilfsantrieb gemäß Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates29; 

                                                
29 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder 
dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52). 
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15. „IKT-Systeme für den Verkehr“ Systeme der Informations- und 

Kommunikationstechnologie sowie Informations-, Kommunikations-, Navigations- 

oder Ortungs-/Lokalisierungstechnologien, einschließlich weltraumgestützter 

Technologien, nutzende Anwendungen, die es ermöglichen, die Daten und 

Informationen zu verarbeiten, zu speichern und auszutauschen, die für ein effizientes 

Management der Infrastruktur, der Mobilität und des Verkehrs im Transeuropäischen 

Verkehrsnetz, für die Übermittlung relevanter Informationen an die Behörden und 

für die Bereitstellung von Diensten für Bürger, Verlader und Betreiber, die Mehrwert 

schaffen, erforderlich sind, einschließlich Systemen für eine resiliente, sichere, 

umweltverträgliche und kapazitätseffiziente Nutzung des Netzes; sie umfassen die 

unter den Nummern 16 bis 22 genannten Systeme, Technologien und Dienste und 

können auch fahrzeugseitige Geräte mit entsprechenden Infrastrukturkomponenten 

oder digitalen Komponenten umfassen; 

16. „intelligente Verkehrssysteme“ oder „IVS“ „intelligente Verkehrssysteme“ im Sinne 

von Artikel 4 Nummer 1 der Richtlinie 2010/40/EU; 

17. „Überwachungs- und Informationssystem für den Schiffsverkehr“ oder „VTMIS“ 

(Vessel Traffic Monitoring and Information System) das mit der 

Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates30 eingerichtete 

„Überwachungs- und Informationssystem für den Schiffsverkehr“; 

                                                
30 Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. Juni 2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und 
Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/75/EWG des Rates (ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10). 
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18. „Binnenschifffahrtsinformationsdienste“ oder „RIS“ (River Information Services) 

„Binnenschifffahrtsinformationsdienste“ im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a der 

Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates31; 

19. „europäisches Umfeld zentraler Meldeportale für den Seeverkehr“ oder „EMSWe“ 

(European Maritime Single Window environment) das „europäische Umfeld 

zentraler Meldeportale für den Seeverkehr“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) 2019/1239 des Europäischen Parlaments und des Rates32; 

20. „Flugverkehrsmanagement/Flugsicherungsdienste-System“ oder „ATM/ANS-

System“ (Air Traffic Management/Air Navigation Service System) ein „ATM/ANS-

System“ im Sinne von Artikel 3 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2018/1139 des 

Europäischen Parlaments und des Rates33; 

21. „europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem“ oder „ERMTS“ das europäische 

Eisenbahnverkehrsleitsystem (European Rail Traffic Management System, ERTMS) 

im Sinne von Anhang I Nummer 2.2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 

der Kommission34 und im Zusammenhang mit Umsetzungsfristen das Klasse-A-

Zugsicherungssystem und jedes Klasse-A-Funksystem gemäß der genannten 

Verordnung; 

                                                
31 Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) 
auf den Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 152). 

32 Verordnung (EU) 2019/1239 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Einrichtung eines europäischen Umfelds zentraler 
Meldeportale für den Seeverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/65/EU 
(ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 64). 

33 Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) 
Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 
22.8.2018, S. 1). 

34 Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 der Kommission vom 10. August 2023 
über die technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme 
„Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des Eisenbahnsystems in der 
Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2016/919 (ABl. L 222 
vom 8.9.2023, S. 380). 
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22. „funkgestütztes ERTMS“ das Europäische Zugsicherungs- und 

Zugsteuerungssystem (European Train Control System, ETCS) der Stufe 2, das 

keine streckenseitigen Signale erfordert und für den sicherheitsrelevanten und 

nicht sicherheitsrelevanten Datenaustausch zwischen Gleis und Zug ein Klasse-A-

Funksystem gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 verwendet; 

23. „Klasse-B-Systeme“ „Klasse-B-Systeme“ im Sinne von Anhang II Nummer 3 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 der Kommission; 

24. „Seehafen“ einen „Seehafen“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 16 der Verordnung 

(EU) 2017/352 des Europäischen Parlaments und des Rates35; 

25. „Kurzstreckenseeverkehr“ die Beförderung von Gütern und Personen auf dem 

Seeweg zwischen Häfen in Gewässern eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder 

zwischen einem Hafen in den Gewässern der Mitgliedstaaten und einem Hafen in 

den Gewässern eines benachbarten Drittlandes mit einer Küstenlinie an einem Meer, 

das an einen oder mehrere Mitgliedstaaten angrenzt; 

                                                
35 Verordnung (EU) 2017/352 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Februar 2017 zur Schaffung eines Rahmens für die Erbringung von 
Hafendiensten und zur Festlegung von gemeinsamen Bestimmungen für die 
finanzielle Transparenz der Häfen (ABl. L 57 vom 3.3.2017, S. 1). 
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26. „elektronische Frachtbeförderungsinformationen“ oder „eFTI“ (electronic Freight 

Transport Information) die „elektronischen Frachtbeförderungsinformationen“ im 

Sinne von Artikel 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2020/1056 des Europäischen 

Parlaments und des Rates36; 

27. „einheitlicher europäischer Luftraum“ oder „SES“ (Single European Sky) die 

Systeme, die gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 549/200437, (EG) Nr. 550/200438, 

(EG) Nr. 551/200439 und (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des 

Rates eingeführt wurden, um die Sicherheitsstandards im Luftverkehr zu erhöhen, 

zur nachhaltigen Entwicklung des Luftverkehrssystems beizutragen und die 

Gesamtleistung des Flugverkehrsmanagements und der Flugsicherungsdienste für 

den allgemeinen Flugverkehr in Europa zu verbessern; 

28. „Vertiport“ einen Bereich, der für den Start und die Landung von senkrecht 

startenden und landenden Luftfahrzeugen (vertical take-off and landing, VTOL) 

genutzt wird; 

29. „Luftfahrzeugflugsteigposition“ eine Position in einem ausgewiesenen Bereich des 

Vorfelds des Flughafens, der mit einer Fluggastbrücke ausgestattet ist; 

                                                
36 Verordnung (EU) 2020/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Juli 2020 über elektronische Frachtbeförderungsinformationen (ABl. L 249 vom 
31.7.2020, S. 33). 

37 Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2004 zur Festlegung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Luftraums („Rahmenverordnung“) (ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 1). 

38 Verordnung (EG) Nr. 550/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2004 über die Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen 
europäischen Luftraum („Flugsicherungsdienste-Verordnung“) (ABl. L 96 vom 
31.3.2004, S. 10). 

39 Verordnung (EG) Nr. 551/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2004 über die Ordnung und Nutzung des Luftraums im einheitlichen 
europäischen Luftraum („Luftraum-Verordnung“) (ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 20). 
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30. „Luftfahrzeugvorfeldposition“ eine Position in einem ausgewiesenen Bereich des 

Vorfelds des Flughafens, der mit einer Fluggastbrücke ausgestattet ist; 

31. „SESAR-Projekt“ das Vorhaben zur Modernisierung des Flugverkehrsmanagements 

in Europa, mit dem der Union eine leistungsfähige, standardisierte und interoperable 

Infrastruktur für das Flugverkehrsmanagement zur Verfügung gestellt werden soll 

und das aus einem Innovationszyklus besteht, der die SESAR-Definitionsphase, die 

SESAR-Entwicklungsphase und die SESAR-Errichtungsphase umfasst; 

32. „Weltraumbahnhof“ eine Anlage zum Testen und Starten von Raumfahrzeugen; 

33. „Projekt für Europas Eisenbahnen“ ein Projekt des durch die Verordnung 

(EU) 2021/2085 des Rates40 gegründeten Gemeinsamen Unternehmens für Europas 

Eisenbahnen oder des Vorgängerprogramms „Shift2Rail“; 

34. „Europäischer ATM-Masterplan“ den durch den Beschluss 2009/320/EG des Rates41 

gebilligten und anschließend geänderten Plan; 

                                                
40 Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates vom 19. November 2021 zur Gründung der 

gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“ und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 219/2007, (EU) Nr. 557/2014, (EU) Nr. 558/2014, (EU) 
Nr. 559/2014, (EU) Nr. 560/2014, (EU) Nr. 561/2014 und (EU) Nr. 642/2014 
(ABl. L 427 vom 30.11.2021, S. 17). 

41 Beschluss 2009/320/EG des Rates vom 30. März 2009 zur Billigung des 
europäischen Generalplans für das Flugverkehrsmanagement des Projekts „Single 
European Sky ATM Research“ (SESAR) (ABl. L 95 vom 9.4.2009, S. 41). 
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35. „Leitung des Schienengüterverkehrs“ die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 913/2010 genannten Leitungsorgane; 

36. „Instandhaltung“ Arbeiten, mit denen Zustand und Leistungsfähigkeit der 

bestehenden Infrastruktur so erhalten werden sollen, dass sie während ihrer 

Lebensdauer ein dem Verkehrsfluss entsprechendes Dienstleistungsniveau und ein 

hohes Sicherheitsniveau bietet; 

37. „sozioökonomische Kosten-Nutzen-Analyse“ eine quantifizierte, auf einer 

anerkannten Methodik beruhende Ex-ante-Evaluierung des Werts eines Vorhabens 

unter Berücksichtigung aller einschlägigen sozialen, wirtschaftlichen, 

gesundheitlichen, klimabezogenen und ökologischen Vorteile und Kosten; die 

Analyse der klima- und umweltbezogenen Kosten und Vorteile wird auf die gemäß 

der Richtlinie 2011/92/EU durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung gestützt; 

38. „alternative Kraftstoffe“ „alternative Kraftstoffe“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 

der Verordnung (EU) 2023/1804; 
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39. „sichere und gesicherte Parkfläche“ eine für Fahrer im Güter- oder Personenverkehr 

zugängliche Parkfläche, die den in Artikel 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates42 aufgeführten 

Anforderungen entspricht und die nach den in Artikel 8a Absatz 2 jener Verordnung 

genannten Normen und Verfahren der Union zertifiziert wurde; 

40. „,System zur dynamischen Gewichtserfassung“ („weigh in motion system“) ein in 

die Straßeninfrastruktur eingebettetes automatisches System zur Ermittlung von im 

Verkehr befindlichen Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen, die die 

einschlägigen Gewichtsgrenzen gemäß der Richtlinie 96/53/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates43 wahrscheinlich überschritten haben; 

41. „Projektgenehmigungsentscheidung“ eine nach nationalem Recht und nationalem 

Verwaltungsrecht von einer oder mehreren Behörden eines Mitgliedstaats – mit 

Ausnahme von Stellen, die für verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe 

zuständig sind, – gleichzeitig oder nacheinander getroffene Entscheidung oder Reihe 

von Entscheidungen – einschließlich Entscheidungen verwaltungsrechtlicher Natur – 

mit der Feststellung darüber, ob ein Vorhabenträger berechtigt ist, ein Vorhaben auf 

dem betreffenden geografisch abgegrenzten Gebiet im Kernnetz, im erweiterten 

Kernnetz oder im Gesamtnetz durchzuführen, unbeschadet etwaiger Entscheidungen, 

die im Zusammenhang mit einem verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfsverfahren getroffen werden. 

                                                
42 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des 
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates 
(ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 1). 

43 Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der 
höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen 
und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der 
höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABl. L 235 vom 
17.9.1996, S. 59). 
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Artikel 4 

Ziele des Transeuropäischen Verkehrsnetzes 

(1) Das übergeordnete Ziel des Aufbaus des Transeuropäischen Verkehrsnetzes ist die 

Schaffung eines einheitlichen unionsweiten multimodalen Verkehrsnetzes von hoher 

Qualität ▌. 

(2) Das Transeuropäische Verkehrsnetz stärkt den sozialen, wirtschaftlichen und 

territorialen Zusammenhalt der Union und trägt zur Schaffung eines einheitlichen 

europäischen Verkehrsraums bei, der nachhaltig, sicher, effizient und resilient ist, 

die Vorteile für die Nutzer erhöht und ein integratives Wachstum fördert. Das 

Transeuropäische Verkehrsnetz stellt den mit ihm verbundenen europäischen 

Mehrwert dadurch unter Beweis, dass es zu den in den nachstehenden vier 

Kategorien dargelegten Zielen beiträgt: 

a) Nachhaltigkeit durch 

i) die Förderung der emissionsfreien und emissionsarmen Mobilität im 

Einklang mit den einschlägigen CO2-Reduktionszielen der Union; 
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ii) die Schaffung der Voraussetzungen für eine stärkere Nutzung 

nachhaltigerer Verkehrsträger, insbesondere durch den weiteren Ausbau 

des Schienennetzes für den Personenfernverkehr, einschließlich des 

Hochgeschwindigkeitsschienennetzes, und eines interoperablen 

Schienennetzes für den Güterverkehr sowie eines zuverlässigen 

Binnenwasserstraßen- und Kurzstreckenseeverkehrsnetzes für Personen 

und Güter in der gesamten Union; 

iii) verstärkten Schutz der Umwelt; 

iv) die Verringerung von nachteiligen externen Auswirkungen, 

einschließlich der im Zusammenhang mit Umwelt, Klima, Gesundheit, 

Verkehrsüberlastung und Unfällen entstehenden Auswirkungen, 

beispielsweise mittels ökonomischer Anreize für den Umweltschutz; 

oder 

v) größere Energieversorgungssicherheit; 

b) Kohäsion durch 

i) die Erreichbarkeit und Anbindung aller Regionen der Union unter 

besonderer Berücksichtigung der Gebiete in äußerster Randlage und 

anderer abgelegener Gebiete, Insel-, Rand- und Berggebiete sowie dünn 

besiedelter Gebiete; 
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ii) die Verringerung von Lücken beim Ausbau der Infrastruktur und die 

Förderung der Interoperabilität zwischen digitalen Systemen aller 

Verkehrsträger mit einer angemessenen Netzkapazität zwischen 

Regionen und Mitgliedstaaten; 

iii) sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr die effiziente 

Koordinierung und Verknüpfung der Verkehrsinfrastruktur des 

Fernverkehrs mit der des Regional- und Nahverkehrs, um 

Verkehrsdienste zu ermöglichen, einschließlich in den städtischen 

Knoten; oder 

iv) eine Verkehrsinfrastruktur, die den besonderen Gegebenheiten in den 

verschiedenen Teilen der Union gerecht wird und eine ausgewogene 

Abdeckung aller europäischen Regionen gewährleistet; 

c) Effizienz durch 

i) die Beseitigung von Infrastrukturengpässen und die Schließung von 

Verbindungslücken innerhalb der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten und 

zwischen ihnen sowohl innerhalb der Verkehrsinfrastrukturen als auch 

an den Verbindungspunkten zwischen ihnen, insbesondere an 

grenzüberschreitenden Abschnitten, und gegebenenfalls Anbindung an 

das Transeuropäische Verkehrsnetz in Drittländern; 
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ii) die Beseitigung von ▌Interoperabilitätsengpässen, einschließlich Lücken 

in der Digitalisierung; 

iii) die Interoperabilität der nationalen, regionalen und lokalen 

Verkehrsnetze; 

iv) die optimale Integration und Verknüpfung aller Verkehrsträger, auch in 

städtischen Knoten; 

v) die Förderung von wirtschaftlich effizientem, hochwertigem Verkehr als 

Beitrag zu weiterem Wirtschaftswachstum und zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit; 

vi) die effizientere Nutzung neuer und vorhandener in Betrieb befindlicher 

Infrastruktur, beispielsweise im Eisenbahnsektor; 

vii) die kosteneffiziente Anwendung interoperabler und innovativer 

technischer und betrieblicher Konzepte sowie digitaler Systeme; oder 

viii) eine bessere Koordinierung von Infrastrukturarbeiten zwischen 

Mitgliedstaaten bei grenzüberschreitenden Vorhaben; 
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d) mehr Vorteile für die Nutzer durch 

i) die Gewährleistung der barrierefreien Zugänglichkeit für die Nutzer und 

Erfüllung ihrer Mobilitäts- und Verkehrsbedürfnisse, unter 

Berücksichtigung insbesondere der Bedürfnisse von besonders 

schutzbedürftigen Menschen, einschließlich Menschen mit 

Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität und Menschen in 

abgelegenen Gebieten, einschließlich der Gebiete in äußerster Randlage 

und anderer abgelegener Gebiete, ländlicher Gebiete, Insel-, Rand- und 

Berggebiete sowie dünn besiedelter Gebiete; 

ii) die Gewährleistung sicherer und hoher Qualitätsstandards, auch für die 

Qualität der Dienste für alle Nutzer, im Personen- und Güterverkehr; 

iii) die Unterstützung der Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit von 

Verkehrsdiensten, die zugänglich und erschwinglich sein müssen; 

iv) die Unterstützung einer Mobilität, die dem sich wandelnden Klima 

angepasst und gegenüber Naturgefahren und vom Menschen 

verursachten Katastrophen resilient ist und einen effizienten und 

schnellen Einsatz von Not- und Rettungsdiensten, unter anderem für 

Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität, ermöglicht; 
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v) die Gewährleistung der Resilienz der Infrastruktur, insbesondere auf 

grenzüberschreitenden Abschnitten; 

vi) das Angebot alternativer Verkehrslösungen, auch mit anderen 

Verkehrsträgern, im Falle von Störungen des Netzes; 

vii) die Unterstützung aktiver Formen von Mobilität durch Verbesserung 

der Zugänglichkeit und Qualität der entsprechenden Infrastruktur, 

sodass Sicherheit und Gesundheitsschutz für aktive Nutzer der 

Infrastruktur verbessert und die Umweltvorteile dieser 

Mobilitätsformen gefördert werden; 

viii) die Unterstützung der nahtlosen Mobilität in der Union; oder 

ix) die Sicherstellung einer angemessenen Instandhaltung, mit der für die 

bestehende Infrastruktur während ihrer Lebensdauer ein dem 

Verkehrsfluss entsprechendes Dienstleistungsniveau und ein hohes 

Sicherheitsniveau geboten werden soll. 

Artikel 5 

Ressourcenschonendes und resilientes Netz und Umweltschutz 

(1) Planung, Aufbau und Betrieb des Transeuropäischen Verkehrsnetzes erfolgen auf 

ressourcenschonende Weise und gemäß den geltenden Umweltschutzvorschriften 

der Union und der Mitgliedstaaten durch 
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a) die Entwicklung neuer Infrastruktur, die Verbesserung und Instandhaltung 

bestehender Verkehrsinfrastruktur, insbesondere durch die Einbeziehung der 

Instandhaltung während der Lebensdauer der Infrastruktur in die Planungsphase des 

Baus oder die Verbesserung der Infrastruktur und durch die Aufrechterhaltung des 

Betriebs der Infrastruktur; 

b) die Optimierung der Integration und des Verbunds der Infrastruktur; 

c) den Aufbau von Lade- und Betankungsinfrastruktur für alternative Kraftstoffe, 

was zur Einführung von Dekarbonisierungstechnologien beiträgt; 

d) die Einführung neuer Technologien und IKT-Systeme für den Verkehr, um die 

Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu erhalten oder zu verbessern, soweit 

wirtschaftlich gerechtfertigt oder zur Verbesserung der Sicherheit 

erforderlich; 

e) die Optimierung der Infrastrukturnutzung, insbesondere durch ein effizientes 

Kapazitäts- und Verkehrsmanagement, die Förderung von Multimodalität und 

den Wechsel zu nachhaltigeren Mobilitätsmustern, einschließlich der 

Entwicklung nachhaltiger, attraktiver und effizienter multimodaler 

Verkehrsdienste; 
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f) die Berücksichtigung und die Optimierung möglicher Synergien mit anderen 

Netzen, insbesondere mit den transeuropäischen Energie- oder 

Telekommunikationsnetzen, gegebenenfalls einschließlich des gesamten 

Stromnetzes, um Kohärenz zwischen der Planung der Ladeinfrastruktur und 

der entsprechenden Netzplanung sicherzustellen, sowie die Berücksichtigung 

möglicher Synergien mit der doppelten Nutzung von Infrastruktur, die in den 

„Militärischen Anforderungen für die militärische Mobilität innerhalb und 

außerhalb der EU“, die der Rat am 26. Juni 2023 und am 23. Oktober 2023 

gebilligt hat, und in allen folgenden, später gebilligten Dokumenten zur 

Überarbeitung dieser Anforderungen genannt wird, sowie mit der 

Fahrradinfrastruktur einschließlich Radfernwegen; 

g) die Entwicklung einer umweltfreundlichen, nachhaltigen und klimaresilienten 

Infrastruktur unter Berücksichtigung aktiver Verkehrsträger und die 

Förderung neuer Technologien, mit denen die Errichtung von 

Verkehrsinfrastruktur, unter anderem durch die Nutzung 

ressourceneffizienter und klimasicherer Materialien, dekarbonisiert werden 

soll, die so konzipiert ist, dass die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der in der Nähe des Netzes lebenden Bürger und auf die Umwelt, 

einschließlich durch Luftverschmutzung und Lärmbelastung, und die 

Beeinträchtigung der Ökosysteme so weit wie möglich verringert werden; und 
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h) die angemessene Berücksichtigung der Resilienz des Verkehrsnetzes und 

seiner Infrastruktur und Dienste, besonders an grenzüberschreitenden 

Abschnitten, im Hinblick auf den Klimawandel und den geopolitischen 

Kontext sowie auf Naturgefahren und vom Menschen verursachte 

Katastrophen sowie auf vorsätzliche oder nicht vorsätzliche Störungen, damit 

diese Probleme bewältigt werden können und damit eine angemessene 

Reaktion und eine zeitnahe Erholung von diesen Störungen möglich ist 

sowie damit Versorgungsketten erleichtert werden. 

▌ 

(2) Bei der Planung und dem Aufbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes können die 

Mitgliedstaaten die genaue Streckenführung der Abschnitte anpassen, ▌wobei sie die 

besonderen Gegebenheiten in den verschiedenen Teilen der Union, wie etwa die 

topografischen Merkmale der betreffenden Regionen und Umweltbelange, 

berücksichtigen und die Einhaltung dieser Verordnung gewährleisten. Eine solche 

Anpassung darf nicht über das hinausgehen, was nach der jeweiligen 

Projektgenehmigungsentscheidung gemäß der in Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe g 

festgelegten Anforderung zulässig ist. 
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(3) Die Umweltprüfung von Plänen und Vorhaben erfolgt gemäß der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates44 den 

Richtlinien 2000/60/EG45, 2001/42/EG46, 2002/49/EG47, 2009/147/EG48 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2011/92/EU. Bei 

denjenigen Vorhaben von gemeinsamem Interesse, für die das Vergabeverfahren für 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung bis zum ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] noch nicht eingeleitet wurde, sollte auch ▌ihre Einhaltung des 

Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ geprüft werden. 

Artikel 6 

Schrittweiser Aufbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes 

(1) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 5 wird das Transeuropäische Verkehrsnetz, 

sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, schrittweise in drei Etappen 

aufgebaut: 

a) Fertigstellung eines Kernnetzes bis zum 31. Dezember 2030; 

                                                
44 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7). 

45 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 

46 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme (ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30). 

47 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
(ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12). 

48 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 
26.1.2010, S. 7). 
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b) Fertigstellung eines erweiterten Kernnetzes bis zum 31. Dezember 2040 und 

c) Fertigstellung eines Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2050. 

Der Aufbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes erfolgt insbesondere durch die 

Umsetzung einer auf einem kohärenten und transparenten methodischen Ansatz 

beruhenden Struktur für dieses Netz, die ein Kernnetz, ein erweitertes Kernnetz und 

ein Gesamtnetz umfasst, wobei die Verkehrs- und Stadtknoten als multimodale 

Anschlusspunkte zwischen dem Fernverkehr und den regionalen und lokalen 

Verkehrsnetzen dienen. 

(2) Das Gesamtnetz besteht aus allen vorhandenen und geplanten 

Verkehrsinfrastrukturen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie aus 

Maßnahmen zur Förderung einer effizienten sowie sozial und ökologisch 

nachhaltigen Nutzung dieser Infrastrukturen. 

(3) Das Kernnetz und das erweiterte Kernnetz bestehen aus den Teilen des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes, die vorrangig auszubauen und zu den in 

Absatz 1 genannten Fristen fertigzustellen sind, um die mit dem Aufbau des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes verfolgten Ziele zu verwirklichen. 
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Artikel 7 

Europäische Verkehrskorridore 

Die Europäischen Verkehrskorridore umfassen die Teile des Kernnetzes oder des erweiterten 

Kernnetzes, die von höchster strategischer Bedeutung für die Entwicklung nachhaltiger und 

multimodaler Güter- und Personenverkehrsströme in Europa und für die Entwicklung 

interoperabler, hochwertiger Infrastruktur und Betriebsleistung sind. 

Artikel 8 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

(1) Vorhaben von gemeinsamem Interesse tragen durch die Schaffung neuer 

Verkehrsinfrastruktur, durch die Modernisierung vorhandener Verkehrsinfrastruktur 

oder durch Maßnahmen zur Förderung der ressourcenschonenden Nutzung des 

Netzes zum Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes bei. 

(2) Vorhaben von gemeinsamem Interesse müssen 

a) einen europäischen Mehrwert aufweisen, indem sie zu Zielen beitragen, die 

unter mindestens zwei der vier in Artikel 4 Absatz 2 genannten Kategorien 

fallen, und 
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b) wirtschaftlich tragfähig sein, was durch eine sozioökonomische Kosten-

Nutzen-Analyse untermauert wird, oder im Falle dünn besiedelter Gebiete 

oder von Vorhaben, die wesentlich für die Doppelnutzung von Infrastruktur 

sind, einen positiven Beitrag zum Ausbau des Netzes leisten, der durch eine 

sozioökonomische Kosten-Nutzen-Analyse untermauert wird. 

▌ 

(3) Ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse umfasst den gesamten Zyklus 

einschließlich Durchführbarkeitsstudien, Genehmigungsverfahren, Bau, Betrieb, 

Instandhaltung und Evaluierung. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen alle notwendigen Maßnahmen, damit die Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse unter Einhaltung des einschlägigen Unionsrechts und des 

nationalen Rechts durchgeführt werden, insbesondere unter Einhaltung des 

Unionsrechts in den Bereichen Umweltschutz, Klimaschutz, Sicherheit, 

Gefahrenabwehr, Wettbewerb, staatliche Beihilfen, öffentliches Beschaffungswesen, 

öffentliche Gesundheit und Barrierefreiheit sowie unter Einhaltung der Rechtsakte 

der Union und der nationalen Rechtsvorschriften zu Nichtdiskriminierung. 

(5) Die Umsetzung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse hängt davon ab, wie 

ausgereift sie sind, ob sie die Verfahren des Unionsrechts und des nationalen 

Rechts einhalten und inwieweit Finanzmittel verfügbar sind, ohne dass damit der 

finanziellen Beteiligung eines Mitgliedstaats oder der Union vorgegriffen wird. 
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(6) Die Kommission kann empfehlen, dass die Mitgliedstaaten ▌zentrale Stellen für die 

Koordinierung, den Bau oder die Verwaltung grenzüberschreitender 

Infrastrukturvorhaben von gemeinsamem Interesse, insbesondere für groß angelegte 

und komplexe Infrastrukturvorhaben, einrichten. Der betreffende Europäische 

Koordinator hat Beobachterstatus im ▌Aufsichtsorgan oder in einem ähnlichen 

Lenkungsgremium einer solchen zentralen Stelle. 

(7) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um 

sicherzustellen, dass Vorhaben von gemeinsamem Interesse rechtzeitig und 

effizient durchgeführt werden. 

(8) Die sozioökonomische Kosten-Nutzen-Analyse wird von den Mitgliedstaaten 

durchgeführt, wobei sie einen anerkannten und harmonisierten Ansatz verfolgen, 

um eine transparente und vergleichende Evaluierung dieser Vorhaben zu 

ermöglichen. 

Artikel 9 

Zusammenarbeit mit Drittländern 

(1) Die Union kann mit Drittländern zusammenarbeiten, um das Transeuropäische 

Verkehrsnetz durch Vorhaben von gemeinsamem Interesse, gegebenenfalls im 

Hinblick auf die Steigerung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit, mit deren Infrastrukturnetzen zu verbinden, insbesondere um 
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a) die Ausdehnung der Politik für das Transeuropäische Verkehrsnetz auf Drittländer 

zusammen mit anderen damit zusammenhängenden Politiken zu fördern, 

insbesondere in den Bereichen Umwelt und Klimaschutz; 

b) die Verbindung zwischen dem Transeuropäischen Verkehrsnetz und den 

Verkehrsnetzen von Drittländern an Grenzübergangsstellen, einschließlich im 

Hoheitsgebiet eines Drittlands, das Teil des Europäischen Verkehrskorridors 

ist, sicherzustellen und eine nahtlose Abwicklung der Verkehrsflüsse, der 

Grenzkontrollen, der Grenzüberwachung und sonstiger Grenzkontrollverfahren 

zu gewährleisten; 

c) im Hoheitsgebiet von Drittländern die Verbindung zwischen dem 

Transeuropäischen Verkehrsnetz und den Verkehrsnetzen dieser Drittländer 

sicherzustellen, insbesondere im Hinblick auf die Erleichterung des 

Eisenbahnverkehrs mit Drittländern, wo es relevant und angemessen ist; 

d) die in Drittländern befindlichen Verkehrsinfrastrukturen, die Teile des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes in der Union miteinander verbinden, zu 

vervollständigen; 

e) die Interoperabilität des Transeuropäischen Verkehrsnetzes und der Netze von 

Drittländern zu fördern; 
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f) den Seeverkehr zu erleichtern und Kurzstreckenseeverkehrsrouten mit 

Drittländern zu fördern, sofern diese nicht zur Verlagerung von CO2-

Emissionen beitragen; 

g) den Binnenschiffsverkehr mit Drittländern zu erleichtern; 

h) den Luftverkehr mit Drittländern zu erleichtern, um wirksames und 

nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, 

einschließlich der Ausweitung des einheitlichen europäischen Luftraums und 

einer verbesserten Zusammenarbeit im Flugverkehrsmanagement; 

i) IKT-Systeme für den Verkehr in diesen Drittländern zu verknüpfen und 

einzuführen; und 

j) die Dekarbonisierung des Verkehrs zu fördern, insbesondere durch den 

Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in Drittländern im 

Hinblick auf die Einrichtung eines durchgängigen Netzes, das mit dem 

Transeuropäischen Verkehrsnetz verbunden ist. 

(2) Anhang IV enthält indikative Karten des auf bestimmte Nachbarländer ausgedehnten 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes, in denen gegebenenfalls ein Kernnetz und ein 

Gesamtnetz gemäß den Kriterien dieser Verordnung festgelegt sind. 

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ist so auszulegen, dass ein Recht auf jegliche 

finanzielle Beteiligung der Union an Vorhaben in Drittländern im Rahmen 

anderer Rechtsakte der Union besteht. 
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KAPITEL II 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 10 

Allgemeine Bestimmungen für das Kernnetz, das erweiterte Kernnetz und das Gesamtnetz 

(1) Das Kernnetz, das erweiterte Kernnetz und das Gesamtnetz müssen 

a) den Netzen in den in Anhang I und den Listen in Anhang II enthaltenen Karten 

entsprechen; 

b) durch die Beschreibung der Infrastrukturkomponenten konkreter festgelegt 

werden; 

c) die in diesem Kapitel und in den Kapiteln III und IV aufgeführten 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastrukturen erfüllen; und 

d) die Grundlage für die Ermittlung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

bilden. 

(2) Das Kernnetz und das erweiterte Kernnetz bestehen aus den Teilen des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes, die vorrangig zur Verwirklichung der Ziele der 

Politik für das Transeuropäische Verkehrsnetz ausgebaut werden. 

Bezugnahmen auf das „Kernnetz“ in der Verordnung (EU) 2021/1153 gelten als 

Bezugnahmen auf das „erweiterte Kernnetz“ im Sinne der vorliegenden Verordnung. 

Bezugnahmen auf das „Kernnetz“ in der Verordnung (EU) 2023/1804 gelten als 

Bezugnahmen auf das „Kernnetz“ im Sinne der vorliegenden Verordnung. 

Bezugnahmen auf das „Gesamtnetz“ in der Verordnung (EU) 2023/1804 gelten als 

Bezugnahmen auf das „erweiterte Kernnetz“ und das „Gesamtnetz“ im Sinne dieser 

Verordnung. 
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(3) Die Knoten des Netzes sind in Anhang II aufgeführt und umfassen städtische 

Knoten und Verkehrsknoten (Flughäfen, Seehäfen, Binnenhäfen, ▌Schienen-

Straßen-Terminals und Terminals an Binnenwasserstraßen). 

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen die geeigneten Maßnahmen für das Kernnetz, das 

erweiterte Kernnetz und das Gesamtnetz, die auszubauen sind, um der vorliegenden 

Verordnung innerhalb der in Artikel 6 Absatz 1 genannten Fristen nachzukommen, 

sofern in der vorliegenden Verordnung nichts anderes festgelegt ist. 

Artikel 11 

Allgemeine Bestimmungen für die Europäischen Verkehrskorridore 

(1) Bei den neun in den Karten in Anhang III aufgeführten Europäischen 

Verkehrskorridoren handelt es sich namentlich um: 

a) Atlantik; 

b) Ostsee – Schwarzes Meer – Ägäisches Meer; 

c) Ostsee – Adriatisches Meer; 

d) Mittelmeer; 

e) Nordsee – Rhein – Mittelmeer; 

f) Nordsee – Ostsee; 
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g) Rhein – Donau; 

h) Skandinavien – Mittelmeer; 

i) Westlicher Balkan – östliches Mittelmeer. 

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die geeigneten Maßnahmen für die Europäischen 

Verkehrskorridore, die auszubauen sind, um dieser Verordnung nachzukommen, und 

zwar bis zum 31. Dezember 2030 für ihre zum Kernnetz gehörende Infrastruktur 

▌und bis zum 31. Dezember 2040 für ihre zum erweiterten Kernnetz gehörende 

Infrastruktur, sofern in dieser Verordnung nichts anderes festgelegt ist. 

(3) Vorbehaltlich der Billigung durch die betroffenen Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 172 Absatz 2 AEUV wird der Kommission die Befugnis übertragen, den 

Verlauf der Europäischen Verkehrskorridore in Anhang III dieser Verordnung im 

Wege delegierter Rechtsakte nach Artikel 62 dieser Verordnung innerhalb der 

Grenzen von Artikel 7 dieser Verordnung zu ändern, um ▌der Entwicklung 

wichtiger Handels- und Verkehrsströme oder wesentlichen Änderungen des Netzes 

Rechnung zu tragen. In Bezug auf Änderungen des Verlaufs von Korridoren, die 

die Teile im Hoheitsgebiet benachbarter Länder betreffen, sind Vereinbarungen 

auf hoher Ebene über Verkehrsinfrastrukturnetze zwischen der Union und den 

betreffenden Nachbarländern die Grundlage dieser delegierten Rechtsakte. 
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Artikel 12 

Allgemeine Prioritäten für das Kernnetz, das erweiterte Kernnetz und das 

Gesamtnetz 

(1) Beim Aufbau des Kernnetzes, des erweiterten Kernnetzes und des Gesamtnetzes 

wird allgemein den Maßnahmen Vorrang eingeräumt, die notwendig sind für 

a) die Steigerung des Anteils und gegebenenfalls der Kapazität des 

nachhaltigeren Verkehrs am Güter- und Personenverkehr, insbesondere im 

Hinblick auf eine Verringerung von Treibhausgasemissionen und 

Umweltverschmutzung sowie auf eine Steigerung des gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Nutzens, der aus dem Verkehr gezogen wird; 

b) die Gewährleistung einer besseren Erreichbarkeit und Anbindung aller 

Regionen der Union unter Berücksichtigung des territorialen und sozialen 

Zusammenhalts, einschließlich des besonderen Falls der Gebiete in äußerster 

Randlage und anderer abgelegener Gebiete, Insel-, Rand- und Berggebiete 

sowie dünn besiedelter Gebiete; 

c) die Sicherstellung einer optimalen Integration der Verkehrsträger und der 

Interoperabilität zwischen Verkehrsträgern, einschließlich der aktiven 

Verkehrsträger in städtischen Gebieten; 

d) die Schließung von Verbindungslücken und Beseitigung von Engpässen, 

insbesondere in ▌grenzüberschreitenden Abschnitten; 
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e) die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur, die einen nahtlosen Verkehr 

von emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen sowie von Schiffen und 

Luftfahrzeugen, die Kraftstoffe verwenden, die zur Verringerung der 

verkehrsbedingten Emissionen und zur Erhöhung der 

Energieversorgungssicherheit beitragen, gewährleistet; 

f) die Förderung einer wirksamen, nahtlosen und nachhaltigen Nutzung der 

Infrastruktur und erforderlichenfalls eine Kapazitätssteigerung; 

g) die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der bestehenden Infrastruktur 

und die Verbesserung bzw. Aufrechterhaltung ihrer Qualität in Bezug auf 

Sicherheit, Gefahrenabwehr, Effizienz des Verkehrssystems und des 

Verkehrsbetriebs, Klima- und Katastrophenresilienz, Umweltverträglichkeit 

und Kontinuität der Verkehrsströme; 

h) die Verbesserung der Dienstequalität und der sozialen Bedingungen für die 

Beschäftigten des Verkehrssektors sowie der Zugänglichkeit für alle Nutzer, 

einschließlich Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität und 

anderer Personen in Situationen besonderer Schutzbedürftigkeit, und die 

Verhinderung und Milderung von Mobilitätsarmut; 

i) die Verbesserung der Digitalisierung, um die digitale Durchsetzung gemäß 

dem Unionsrecht zu ermöglichen, und die Entwicklung von Automatisierung, 

insbesondere durch die Einführung und den Einsatz von IKT-Systemen für 

den Verkehr; oder 
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j) die Anpassung – erforderlichenfalls und unter Berücksichtigung der 

verfassungsrechtlichen Vorschriften bestimmter Mitgliedstaaten – der 

Infrastruktur an eine Doppelnutzung, um sowohl zivilen Zwecken als auch 

Verteidigungszwecken zu dienen, wobei den für kurzfristige Bewegungen 

von Streitkräften in großem Maßstab erforderlichen Strecken besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen ist. 

(2) Zur Ergänzung der in Absatz 1 dargelegten Maßnahmen finden Maßnahmen 

besondere Beachtung, die erforderlich sind für 

▌ 

a) einen Beitrag zur Verringerung der Belastung von Stadtgebieten und 

gegebenenfalls dicht besiedelter empfindlicher Gebiete durch die negativen 

Auswirkungen des Schienen- und Straßen-Durchgangsverkehrs; 

▌ 

b) die Optimierung der Infrastrukturnutzung, insbesondere durch effizientes 

Kapazitätsmanagement, Verkehrsmanagement und Steigerung der 

Betriebsleistung; 

c) einen Beitrag zu positiven Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt durch 

die Förderung der Nutzung aktiver Verkehrsträger mittels des Aufbaus einer 

entsprechenden Infrastruktur für Radfahren und Gehen; 
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d) die Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Zugangs aller 

Marktteilnehmer zur Infrastruktur des transeuropäischen Verkehrsnetzes; 

oder 

e) die Sicherstellung des effizienten Grenzübertritts für den Güterverkehr unter 

Berücksichtigung von Wartezeiten. 

Artikel 13 

Allgemeine Prioritäten für die Europäischen Verkehrskorridore 

Beim Aufbau der Europäischen Verkehrskorridore wird allgemein den Maßnahmen Vorrang 

eingeräumt, die notwendig sind für 

a) die Entwicklung eines leistungsfähigen, nahtlosen und vollständig interoperablen 

Schienennetzes für den Güterverkehr in der gesamten Union; 

b) die Entwicklung eines interoperablen, leistungsfähigen Schienennetzes für den 

Personenverkehr, einschließlich eines Hochgeschwindigkeitsnetzes, das städtische 

Knoten in der gesamten Union miteinander verbindet; 

c) die Entwicklung einer effizienten Infrastruktur für die Luftfahrt und die 

Binnenschifffahrt und einer gut in den Europäischen Seeverkehrsraum 

integrierten Infrastruktur für den Seeverkehr; 
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d) die Entwicklung eines sicheren und gesicherten Straßennetzes mit ausreichenden 

Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe sowie mit sicheren und gesicherten 

Parkflächen; 

e) die Entwicklung ▌multimodaler und interoperabler Verkehrslösungen; 

f) die Förderung der intermodalen Integration der gesamten Logistikkette mit 

effizienter Verknüpfung der Verkehrs- und Stadtknoten; 

g) die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur, die einen nahtlosen Verkehr von 

emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen sowie von Schiffen und 

Luftfahrzeugen, die Kraftstoffe verwenden, die zur Verringerung der 

verkehrsbedingten Emissionen und zur Erhöhung der 

Energieversorgungssicherheit beitragen, gewährleistet; 

h) gegebenenfalls die Einführung von IKT-Systemen für den Verkehr mit allen 

Verkehrsträgern, um eine effiziente Nutzung der Infrastruktur zu gewährleisten 

und digitalen Informationsaustausch zu ermöglichen; oder 

i) gegebenenfalls die Verbesserung der Verbindungen zwischen dem 

Transeuropäischen Verkehrsnetz und den Infrastrukturnetzen der Nachbarländer. 
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KAPITEL III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

ABSCHNITT 1 

Schienenverkehrsinfrastruktur 

Artikel 14 

Infrastrukturkomponenten 

(1) Die Schienenverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondere 

a) Eisenbahnstrecken, einschließlich: 

i) Gleise, 

ii) Weichen, 

iii) höhengleiche Bahnübergänge, 

iv) Neben- und Abstellgleise, 

v) Tunnel, 

vi) Brücken und 

vii) Infrastruktur, die die Auswirkungen auf die Umwelt verringert; 

b) Bahnhöfe entlang den Eisenbahnstrecken, die in den in Anhang I enthaltenen 

Karten aufgeführt werden, für das Umsteigen von Personen innerhalb des 

Schienenverkehrs und zwischen Schienenverkehr und anderen 

Verkehrsträgern; 
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c) Serviceeinrichtungen entlang den Eisenbahnstrecken, die in den in Anhang I 

enthaltenen Karten aufgeführt werden, die keine Personenbahnhöfe im Sinne 

von Artikel 3 Nummer 11 der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates49 sind, insbesondere Rangierbahnhöfe, 

Zugbildungsanlagen, Rangieranlagen, Abstellgleise, Wartungsanlagen, 

sonstige technische Anlagen wie Reinigungs- und Waschanlagen, 

Entlastungsanlagen und Betankungsanlagen sowie Anlagen zur automatischen 

Änderung der Spurweite; 

d) die Schienenzugangsstreckenverbindungen zu mit dem Schienennetz 

verbundenen multimodalen Güterterminals, einschließlich der 

Schienenzugangsstrecken zu den multimodalen Güterterminals von Binnen- 

und Seehäfen und Flughäfen, sowie die Schienenzugangsstrecken zu 

Rangierbahnhöfen gemäß Anhang II Nummer 2 Buchstabe c der 

Richtlinie 2012/34/EU; 

e) streckenseitige ZZS-Ausrüstung; 

f) streckenseitige Energieinfrastruktur; 

g) Infrastruktur im Zusammenhang mit Anlagen für alternative Kraftstoffe; 

h) zugehörige Ausrüstung; und 

i) IKT-Systeme für den Verkehr. 

                                                
49 Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 
(ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 32). 
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(2) Zu den technischen Anlagen an Bahnstrecken können Elektrifizierungssysteme, 

Einrichtungen für das Ein- und Aussteigen von Fahrgästen und das Be- und Entladen 

von Gütern in Bahnhöfen und Terminals sowie innovative Technologien in der 

Einführungsphase gehören. 

Artikel 15 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Gesamtnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Eisenbahninfrastruktur des Gesamtnetzes 

Folgendes einhält: 

a) die Richtlinie (EU) 2016/797 und die auf ihrer Grundlage mit dem Ziel, die 

Interoperabilität des Gesamtnetzes zu erreichen, erlassenen 

Durchführungsrechtsakte; und 

b) die Anforderungen der technischen Spezifikationen für die Interoperabilität 

(TSI), die gemäß den Artikeln 4 und 5 der Richtlinie (EU) 2016/797 

angenommen wurden, unbeschadet der in Artikel 7 Absatz 1 ▌jener Richtlinie 

vorgesehenen Ausnahmefälle. 

▌ 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des Gesamtnetzes, 

mit Ausnahme der in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d ▌genannten Verbindungen, 

bis zum 31. Dezember 2050 

a) bezüglich der Bahnstrecken und, soweit für den Betrieb von elektrischen 

Zügen erforderlich, bezüglich der Neben- und Abstellgleise, vollständig 

elektrifiziert ist; 

b) ohne Sondergenehmigung eine Achslast von mindestens 22,5 Tonnen zulässt; 

und 

c) ohne Sondergenehmigung den Betrieb von Güterzügen mit einer Zuglänge von 

mindestens 740 m (einschließlich der Lokomotive oder Lokomotiven) 

ermöglicht. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn ▌auf zweigleisigen Strecken 

durchschnittlich pro Tag mindestens eine Zugtrasse pro Stunde und Richtung 

für Güterzüge mit einer Länge von mindestens 740 m zugewiesen werden 

kann, wenn ein Eisenbahnunternehmen dies beantragt. 

▌ 

(3) Die in Absatz 2 Buchstaben b und c festgelegten Anforderungen gelten nur für die 

Strecken des Gesamtnetzes, 

a die ein multimodales Güterterminal oder einen See- oder Binnenhafen mit 

der nächsten Kreuzung mit dem Kernnetz für den Güterverkehr oder dem 

erweiterten Kernnetz für den Güterverkehr verbinden; 

www.parlament.gv.at



 

 351 

b) die über eine andere Strecke geführt werden, die zum Kernnetz für den 

Güterverkehr oder erweiterten Kernnetz für den Güterverkehr gehört; oder 

c) auf denen gemäß den Daten aus dem Jahr vor der Mitteilung im 

Tagesdurchschnitt mehr als zehn Güterzüge in beide Richtungen verkehren. 

Bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

teilen die Mitgliedstaaten der Kommission mit, um welche Strecken es sich dabei 

handelt. Bei grenzüberschreitenden Abschnitten erfolgt diese Mitteilung im 

Einvernehmen mit den anderen betreffenden Mitgliedstaaten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des 

Gesamtnetzes auf den in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d genannten 

Verbindungen, die an für den Güterverkehr genutzte Eisenbahnstrecken gemäß 

Artikel 15 Absatz 3 angeschlossen ist, bis zum 31. Dezember 2050 die 

Anforderungen nach Absatz 2 Buchstaben a, b und c des vorliegenden Artikels 

erfüllt, es sei denn, die Kommission hat gemäß Artikel 38 Absatz 4 bezüglich der 

Anforderungen nach Absatz 2 Buchstabe c des vorliegenden Artikels eine 

Ausnahme von der Anwendung des Artikels 38 Absatz 3 gewährt. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in der Eisenbahninfrastruktur des 

Kernnetzes beim Bau einer neuen Strecke die Anforderung gemäß Absatz 2 

Buchstabe a bis zum 31. Dezember 2040 erfüllt wird. Vorhaben, für die die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bis zum... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] eingeleitet wurde, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. 

(6) Die Anforderungen gemäß den Absätzen 2 und 4 gelten nicht für isolierte Netze. 

(7) Unbeschadet des Absatzes 6 erlässt die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats 

in hinreichend begründeten Fällen bei Vorliegen besonderer geografischer oder 

erheblicher physischer Sachzwänge, bei einer negativen sozioökonomischen 

Kosten-Nutzen-Analyse oder im Fall erheblicher negativer Auswirkungen auf die 

Umwelt oder die biologische Vielfalt Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von 

Ausnahmeregelungen in Bezug auf die in diesem Artikel genannten Anforderungen. 

Jeder solche Antrag ist hinreichend zu begründen. Der Antrag auf eine 

Ausnahmeregelung wird im Falle grenzüberschreitender Abschnitte mit dem 

benachbarten Mitgliedstaat bzw. den benachbarten Mitgliedstaaten abgestimmt. 

Die benachbarten Mitgliedstaaten können dem Mitgliedstaat, der die Ausnahme 

beantragt, eine Stellungnahme übermitteln. Der Mitgliedstaat fügt seinem Antrag 

die Stellungnahmen der benachbarten Mitgliedstaaten bei. Ein Mitgliedstaat kann 

in einem einzigen Antrag mehrere Ausnahmeregelungen beantragen. 
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Die Kommission bewertet den Antrag vor dem Hintergrund der vorgelegten 

Begründung sowie gegebenenfalls im Hinblick darauf, ob der Antrag erhebliche 

Auswirkungen auf die Interoperabilität und die Kontinuität des Schienennetzes 

hat. Die Kommission trägt den Stellungnahmen der betreffenden benachbarten 

Mitgliedstaaten gebührend Rechnung. 

Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 16 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Kernnetz und das erweiterte 

Kernnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des Kernnetzes 

und des erweiterten Kernnetzes den Bestimmungen von Artikel 15 Absatz 1 

entspricht. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des erweiterten 

Kernnetzes mit Ausnahme der in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d genannten 

Verbindungen bis zum 31. Dezember 2040 bei Strecken, die Teil des 

Güterverkehrsnetzes sind, 

a) die Anforderungen gemäß Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben a und b erfüllt; 

b) ohne Sondergenehmigung den Betrieb von Güterzügen mit einer Zuglänge 

von mindestens 740 m (einschließlich der Lokomotive oder Lokomotiven) 

ermöglicht. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn mindestens die folgenden 

Bedingungen eingehalten werden: 

i) Auf zweigleisigen Strecken können für Güterzüge mit einer Länge von 

mindestens 740 m mindestens eine Zugtrasse pro zwei Stunden und 

Richtung sowie mindestens 24 Zugtrassen pro Tag zugewiesen werden, 

wenn ein Eisenbahnunternehmen dies beantragt; 

ii) auf eingleisigen Strecken können für Güterzüge mit einer Länge von 

mindestens 740 m mindestens eine Zugtrasse pro drei Stunden und 

Richtung sowie mindestens 12 Zugtrassen pro Tag zugewiesen werden, 

wenn ein Eisenbahnunternehmen dies beantragt; und 
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c) bei Streckenabschnitten, die ein multimodales Güterterminal mit zwei 

städtischen Knotenpunkten oder das multimodale Güterterminal eines 

städtischen Knotenpunkts mit einer Grenzübergangsstelle verbinden, 

sind mehr als 75 % der Länge jedes Streckenabschnitts für Güterzüge 

auf Güterverkehrsstrecken des erweiterten Kernnetzes für eine 

Geschwindigkeit von mindestens 100 km/h ausgelegt. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in der Eisenbahninfrastruktur des 

erweiterten Kernnetzes beim Bau einer neuen Strecke die Anforderung gemäß 

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a bis zum 31. Dezember 2030 erfüllt wird. 

Vorhaben, für die die Umweltverträglichkeitsprüfung bis zum ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] eingeleitet wurde, sind von dieser Verpflichtung 

ausgenommen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des erweiterten 

Kernnetzes mit Ausnahme der in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d genannten 

Verbindungen bis zum 31. Dezember 2040 bei Strecken, die Teil des 

Personenverkehrsnetzes sind, 

a) die in Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a festgelegten Anforderungen an die 

Personenverkehrsstrecken des erweiterten Kernnetzes erfüllt; und 

b) bei Streckenabschnitten, die die multimodalen Personenverkehrsknoten 

zweier städtischer Knotenpunkte oder den multimodalen 

Personenverkehrsknoten eines städtischen Knotenpunkts und einer 

Grenzübergangsstelle miteinander verbinden, mehr als 75 % der Länge jedes 

Streckenabschnitts für Personenzüge auf Personenverkehrsstrecken des 

erweiterten Kernnetzes für eine Geschwindigkeit von mindestens 160 km/h 

ausgelegt sind. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des erweiterten 

Kernnetzes auf den in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d genannten Verbindungen 

bis zum 31. Dezember 2040 die Anforderungen nach Artikel 15 Absatz 2 

Buchstaben a und b sowie nach Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 

erfüllt, es sei denn, die Kommission hat gemäß Artikel 38 Absatz 4 bezüglich der 

Anforderungen nach Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels eine 

Ausnahme von der Anwendung des Artikels 38 Absatz 3 gewährt. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des Kernnetzes, 

mit Ausnahme der in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d ▌genannten Verbindungen, 

bis zum 31. Dezember 2030 

a) bei Strecken, die Teil des Güterverkehrsnetzes sind, die Anforderungen nach 

Absatz 2 Buchstaben a, b und c des vorliegenden Artikels erfüllt; und 

b) bei Strecken, die Teil des Personenverkehrsnetzes sind, die Anforderungen 

nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a ▌erfüllt. 

▌ 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur, die Teil des 

Kernnetzes für den Personenverkehr ist, mit Ausnahme der in Artikel 14 Absatz 1 

Buchstabe d genannten Verbindungen, bis zum 31. Dezember 2040 die 

Anforderung gemäß Absatz 4 Buchstabe b des vorliegenden Artikels erfüllt. 
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(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf den Güterverkehrsstrecken, die Teil der 

Eisenbahninfrastruktur des Kernnetzes oder des erweiterten Kernnetzes sind, 

einschließlich der in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d genannten Verbindungen, 

bis zum 31. Dezember 2040 Güterzüge mit Standard-Sattelaufliegern mit bis zu 

4 m Höhe, die auf einer Höhe von mindestens 27 cm über der Schienenoberkante 

beladen sind, in den Europäischen Verkehrskorridoren in ihrem Hoheitsgebiet 

verkehren können. 

Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn in jedem Europäischen Verkehrskorridor 

im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats mindestens die folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Es gibt mindestens eine diese Anforderung erfüllende Direktverbindung, die 

einen ununterbrochenen Zugbetrieb im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

und auf grenzüberschreitenden Strecken mit den benachbarten 

Mitgliedstaaten ermöglicht; 

b) es gibt mindestens eine diese Anforderung erfüllende Direktverbindung zu 

mindestens einem Schienen-Straßen-Terminal oder einem multimodalen 

Güterterminal, der sich in einem Seehafen, der Teil des Europäischen 

Verkehrskorridors im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats ist, befindet oder an 

einen solchen Seehafen angrenzt; und 
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c) es gibt mindestens eine diese Anforderung erfüllende Direktverbindung zu 

mindestens einem dieser Endpunkte, wenn sich im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats ein oder mehrere Endpunkte eines Korridors befinden. 

Bei grenzüberschreitenden Abschnitten werden die betreffenden Strecken im 

Einvernehmen mit den betreffenden benachbarten Mitgliedstaaten festgelegt. 

Spätestens bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] teilen die Mitgliedstaaten der Kommission mit, um welche Strecken 

es sich dabei handelt. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des Kernnetzes 

auf den in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d genannten Verbindungen bis zum 

31. Dezember 2030 die Anforderungen nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben a 

und b sowie nach Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels erfüllt, es sei 

denn, die Kommission hat gemäß Artikel 38 Absatz 4 bezüglich der Anforderungen 

nach Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels eine Ausnahme von der 

Anwendung des Artikels 38 Absatz 3 gewährt. 

(10) Die Anforderungen gemäß den Absätzen 2 bis 9 gelten nicht für isolierte Netze. 
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(11) Unbeschadet des Absatzes 10 erlässt die Kommission auf Antrag eines 

Mitgliedstaats in hinreichend begründeten Fällen bei Vorliegen besonderer 

geografischer oder erheblicher physischer Sachzwänge, bei einer negativen 

sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse oder im Fall erheblicher negativer 

Auswirkungen auf die Umwelt oder die biologische Vielfalt 

Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von Ausnahmeregelungen in Bezug auf 

die in diesem Artikel genannten Anforderungen. Jeder solche Antrag ist 

hinreichend zu begründen. Der Antrag auf eine Ausnahmeregelung wird im Falle 

grenzüberschreitender Abschnitte mit dem benachbarten Mitgliedstaat bzw. den 

benachbarten Mitgliedstaaten abgestimmt. Die benachbarten Mitgliedstaaten 

können dem Mitgliedstaat, der die Ausnahme beantragt, eine Stellungnahme 

übermitteln. Der Mitgliedstaat fügt seinem Antrag die Stellungnahmen der 

benachbarten Mitgliedstaaten bei. Ein Mitgliedstaat kann in einem einzigen 

Antrag mehrere Ausnahmeregelungen beantragen. 

Die Kommission bewertet den Antrag vor dem Hintergrund der vorgelegten 

Begründung sowie gegebenenfalls im Hinblick darauf, ob der Antrag erhebliche 

Auswirkungen auf die Interoperabilität und die Kontinuität des Schienennetzes 

hat. Die Kommission trägt den Stellungnahmen der betreffenden benachbarten 

Mitgliedstaaten gebührend Rechnung. 
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Bei der Prüfung der Anträge auf Gewährung einer Ausnahme von der 

Anforderung in Bezug auf den Transport von Sattelaufliegern gemäß Absatz 8 

berücksichtigt die Kommission insbesondere die Ergebnisse der 

sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse sowie die Möglichkeit, dass die zur 

Erfüllung dieser Anforderung erforderlichen Arbeiten zur Störung von Diensten 

führen. 

Bei der Prüfung der Anträge auf Gewährung einer Ausnahme von den 

Anforderungen, die in diesem Artikel für das erweiterte Kernnetz festgelegt sind, 

sollte die Kommission insbesondere umfangreichen Investitionen des betreffenden 

Mitgliedstaats in Strecken, die in unmittelbarer Nähe parallel zu den neu zu 

bauenden Strecken verlaufen, Rechnung tragen. 

Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 
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Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 

Artikel 17 

Europäische Regelspurweite 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede neue Eisenbahnstrecke des Kernnetzes 

und des erweiterten Kernnetzes, einschließlich der in Artikel 14 Absatz 1 

Buchstabe d genannten Verbindungen, die europäische Regelspurweite von 

1 435 mm aufweist. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn Züge mit einer 

Spurweite von 1 435 mm die Infrastruktur im Kernnetz spätestens bis zum 

31. Dezember 2030 und im erweiterten Kernnetz spätestens bis zum 

31. Dezember 2040 befahren können. Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der 

Ausdruck „neue Eisenbahnstrecke“ jede Strecke, deren Bauarbeiten bis zum ... 

[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] noch nicht begonnen haben. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 erstellen die Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet am 

... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] keine neue Eisenbahnstrecke 

geplant ist, die an die Landgrenze eines anderen Mitgliedstaats gemäß Anhang I 

angebunden werden soll, einen Plan, in den die zu bauende neue 

Eisenbahnstrecke mit der europäischen Regelspurweite von 1 435 mm 

eingezeichnet ist. Dieser Plan trägt den Auswirkungen auf die Interoperabilität mit 

dem benachbarten Mitgliedstaat bzw. den benachbarten Mitgliedstaaten 

Rechnung, indem insbesondere die etwaige Umstellung bestehender 

Eisenbahnstrecken auf die europäische Regelspurweite von 1 435 mm gemäß 

Absatz 3 berücksichtigt wird. Der Plan umfasst eine sozioökonomische Kosten-

Nutzen-Analyse, die gegebenenfalls für die Entscheidung des Mitgliedstaats, neue 

Eisenbahninfrastruktur nicht in der europäischen Regelspurweite von 1 435 mm 

zu bauen, als Begründung dient, und eine Bewertung der Auswirkungen auf die 

Interoperabilität. Dieser Plan wird der Kommission spätestens bis zum ... [zwei 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] vorgelegt. 
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(3) Mitgliedstaaten mit einem bestehenden Schienennetz oder Teil davon, das eine von 

der europäischen Regelspurweite von 1 435 mm abweichende Spurweite aufweist, 

führen spätestens bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] eine 

Bewertung durch, in deren Rahmen sie die bestehenden Eisenbahnstrecken der 

Europäischen Verkehrskorridore im Hinblick auf deren etwaige Umstellung auf die 

europäische Regelspurweite von 1 435 mm ermitteln. Bei grenzüberschreitenden 

Abschnitten wird die Bewertung mit dem benachbarten Mitgliedstaat bzw. den 

benachbarten Mitgliedstaaten abgestimmt. Sie umfasst auch eine sozioökonomische 

Kosten-Nutzen-Analyse zur Tragfähigkeit der etwaigen Umstellung auf die 

europäische Regelspurweite von 1 435 mm und eine Bewertung der Auswirkungen 

auf die Interoperabilität. 

Ausgehend von der Bewertung gemäß Unterabsatz 1 erstellen die Mitgliedstaaten 

gegebenenfalls spätestens ein Jahr nach Abschluss der Bewertung einen Plan für 

die Umstellung auf die europäische Regelspurweite von 1 435 mm mit den 

bestehenden Eisenbahnstrecken in den Europäischen Verkehrskorridoren, die auf 

die europäische Regelspurweite von 1 435 mm umgestellt werden sollen, und legen 

einen Zeitplan für diese Umstellung fest. 

Die Unterabsätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Eisenbahnstrecken, deren 

Bauarbeiten am ... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] bereits begonnen 

haben. 
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(4) Die Prioritäten für die Infrastruktur- und Investitionsplanung, die sich aus den 

Plänen gemäß den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels ergeben, werden 

gemäß Artikel 54 in den ersten Arbeitsplan des Europäischen Koordinators für einen 

Europäischen Verkehrskorridor, zu dem die Güterverkehrsstrecken mit einer von der 

europäischen Regelspurweite abweichenden Spurweite gehören, aufgenommen. 

(5) Auf Antrag eines Mitgliedstaats kann die Kommission in hinreichend begründeten 

Fällen bei einer negativen sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse 

Durchführungsrechtsakte zur Gewährung einer befristeten Ausnahme von den in 

Absatz 1 genannten Anforderungen für neue Eisenbahnstrecken des Kernnetzes, 

des erweiterten Kernnetzes oder für Teile davon erlassen. Jeder Antrag auf eine 

Ausnahmeregelung ist hinreichend zu begründen. Die Anträge auf eine 

Ausnahmeregelung werden im Falle grenzüberschreitender Abschnitte mit dem 

benachbarten Mitgliedstaat bzw. den benachbarten Mitgliedstaaten abgestimmt. 

Die benachbarten Mitgliedstaaten können dem Mitgliedstaat, der die Ausnahme 

beantragt, eine Stellungnahme übermitteln. Der Mitgliedstaat fügt seinem Antrag 

die Stellungnahmen der benachbarten Mitgliedstaaten bei. Ein Mitgliedstaat kann 

in einem einzigen Antrag mehrere Ausnahmeregelungen beantragen. 
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Die Kommission bewertet den Antrag vor dem Hintergrund der vorgelegten 

Begründung sowie gegebenenfalls im Hinblick darauf, ob der Antrag erhebliche 

Auswirkungen auf die Interoperabilität und die Kontinuität des Schienennetzes 

hat. Die Kommission trägt den Stellungnahmen der betreffenden benachbarten 

Mitgliedstaaten gebührend Rechnung. 

Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. In der 

Entscheidung ist der Zeitraum angegeben, für den die Ausnahme gewährt wird. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 18 

Das europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) das ERTMS bei der Eisenbahninfrastruktur des erweiterten Kernnetzes bis 

zum 31. Dezember 2040 und bei der Eisenbahninfrastruktur des Gesamtnetzes 

bis zum 31. Dezember 2050, mit Ausnahme der in Artikel 14 Absatz 1 

Buchstabe d genannten Verbindungen, eingerichtet ist, wobei die 

streckenseitige und die fahrzeugseitige Einführung des ERTMS 

synchronisiert und harmonisiert erfolgen muss; und 

b) das ERTMS bei den in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d genannten 

Verbindungen des erweiterten Kernnetzes bis zum 31. Dezember 2040 und im 

Fall des Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2050 eingerichtet ist, sofern der 

betreffende Mitgliedstaat diese Ausrüstung in Abstimmung mit den 

einschlägigen Interessenträgern, insbesondere dem Infrastrukturbetreiber, 

für notwendig erachtet. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bis zum 31. Dezember 2030 

a) die Eisenbahninfrastruktur des Kernnetzes, mit Ausnahme der in Artikel 14 

Absatz 1 Buchstabe d genannten Verbindungen, die Anforderungen von 

Absatz 1 erfüllt ▌; und 

b) das ERTMS bei den in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d genannten 

Verbindungen des Kernnetzes eingerichtet ist, sofern der betreffende 

Mitgliedstaat diese Ausrüstung in Abstimmung mit den einschlägigen 

Interessenträgern, insbesondere dem Infrastrukturbetreiber, für notwendig 

erachtet. 
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(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Klasse-B-Systeme spätestens bis zum 

31. Dezember 2040 im Kernnetz, bis zum 31. Dezember 2045 im erweiterten 

Kernnetz und bis zum 31. Dezember 2050 im Gesamtnetz stillgelegt werden, 

sofern ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet ist, mit Ausnahme 

von Abschnitten in städtischen Knoten, die auch von Personenzügen im 

Vorstadtverkehr genutzt werden, die mit speziellen Klasse-B-

Zugsicherungssystemen ausgestattet sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Eisenbahninfrastruktur des Kernnetzes, 

des erweiterten Kernnetzes und des Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2050 mit 

einem funkgestützten ERTMS ausgerüstet ist. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein funkgestütztes ERTMS in der 

Eisenbahninfrastruktur des Kernnetzes, des erweiterten Kernnetzes und des 

Gesamtnetzes ab dem 31. Dezember 2030 beim Bau einer neuen Strecke 

beziehungsweise ab dem 31. Dezember 2040 beim Ausbau des 

Signalgebungssystems eingesetzt wird. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei den in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d 

genannten Verbindungen des Kernnetzes, des erweiterten Kernnetzes und des 

Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2050 ein funkgestütztes ERTMS eingerichtet 

ist, sofern der betreffende Mitgliedstaat diese Ausrüstung in Abstimmung mit dem 

Infrastrukturbetreiber und anderen einschlägigen Interessenträgern für 

notwendig erachtet. Beim Bau einer neuen Strecke ist ab dem 31. Dezember 2030 

sicherzustellen, dass ein solches System eingesetzt wird. 
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(7) Die Anforderungen gemäß den Absätzen 1 bis 6 gelten nicht für isolierte Netze. 

(8) Unbeschadet des Absatzes 7 erlässt die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats 

in hinreichend begründeten Fällen Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von 

Ausnahmen von den Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 6. Jeder Antrag auf 

eine Ausnahmeregelung muss sich auf eine negative sozioökonomische Kosten-

Nutzen-Analyse und eine Bewertung der Auswirkungen auf die Interoperabilität 

stützen. Jeder solche Antrag ist hinreichend zu begründen. Der Antrag auf eine 

Ausnahmeregelung wird im Falle grenzüberschreitender Abschnitte mit dem 

benachbarten Mitgliedstaat bzw. den benachbarten Mitgliedstaaten abgestimmt. 

Die benachbarten Mitgliedstaaten können dem Mitgliedstaat, der die Ausnahme 

beantragt, eine Stellungnahme übermitteln. Der Mitgliedstaat fügt seinem Antrag 

die Stellungnahmen der benachbarten Mitgliedstaaten bei. Ein Mitgliedstaat kann 

in einem einzigen Antrag mehrere Ausnahmeregelungen beantragen. Die 

beantragten Ausnahmeregelungen müssen den Anforderungen der Richtlinie 

(EU) 2016/797 ▌entsprechen. 

Die Kommission bewertet den Antrag vor dem Hintergrund der gemäß 

Unterabsatz 1 vorgelegten Begründung sowie im Hinblick darauf, ob der Antrag 

erhebliche Auswirkungen auf die Interoperabilität hat. Die Kommission trägt den 

Stellungnahmen der betreffenden benachbarten Mitgliedstaaten gebührend 

Rechnung. 
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Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 19 

Betriebliche Prioritäten 

(1) Die Leitung des Schienengüterverkehrs unternimmt alle erdenklichen 

Anstrengungen, um bis zum 31. Dezember 2030 sicherzustellen, dass in den 

Europäischen Verkehrskorridoren die Qualität der für die Eisenbahnunternehmen 

erbrachten Dienstleistungen und die technischen und betrieblichen Anforderungen an 

die Nutzung der Infrastruktur die betriebliche Leistungsfähigkeit der 

Schienengüterverkehrsdienste entlang der Europäischen Verkehrskorridore nicht 

beeinträchtigen, sodass folgende Zielwerte erreicht werden: 

a) Auf jedem grenzüberschreitenden Abschnitt zwischen zwei Mitgliedstaaten 

beträgt die Aufenthaltszeit aller grenzüberschreitenden Güterzüge im 

Durchschnitt höchstens 25 Minuten, mit Ausnahme jener Abschnitte, auf 

denen diese Frist nicht eingehalten werden kann, weil eine Umspurung 

erfolgt oder die Grenzkontrollen bei Zügen in Anwendung von Anhang VI 

Nummer 1.2 der Verordnung (EU) 2016/399 noch nicht aufgehoben 

wurden; die Aufenthaltszeit eines Zuges auf einem grenzüberschreitenden 

Abschnitt ist die gesamte zusätzliche Fahrzeit, die auf den Grenzübergang 

zurückgeführt werden kann, unabhängig von infrastrukturellen, betrieblichen, 

technischen und administrativen Verfahren oder Aspekten; die Aufenthaltszeit 

schließt nicht die Zeit ein, die nicht auf den Grenzübergang zurückgeführt 

werden kann, sondern etwa auf betriebliche Verfahren, die in Einrichtungen in 

der Nähe des Grenzübergangs durchgeführt werden, die jedoch nicht in 

unmittelbarem Zusammenhang damit stehen; und 
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b) mindestens 75 % der Güterzüge, die mindestens eine Grenze entlang eines 

Europäischen Verkehrskorridors überqueren, erreichen ihren Bestimmungsort 

oder die Außengrenze der Union – sollte ihr Bestimmungsort außerhalb der 

Union liegen – fahrplanmäßig oder mit einer Verspätung von höchstens 

30 Minuten aus Gründen, die auf den/die Infrastrukturbetreiber der Union 

zurückzuführen sind; Verzögerungen, die in Drittländern aufgetreten und 

auf Drittländer zurückzuführen sind, durch die Güterzüge durchfahren, 

werden nicht berücksichtigt. 

(2) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um 

sicherzustellen, dass bis zum 31. Dezember 2030 auf den Güterverkehrsstrecken im 

Kernnetz, bis zum 31. Dezember 2040 auf den Güterverkehrsstrecken im 

erweiterten Kernnetz und bis zum 31. Dezember 2050 auf den 

Güterverkehrsstrecken des Gesamtnetzes gemäß Artikel 15 Absatz 3 folgende 

Bedingungen gelten: 

a) Auf zweigleisigen Strecken können mindestens zwei Zugtrassen pro Stunde 

und Richtung für Güterzüge mit einer Länge von mindestens 740 m 

(einschließlich der Lokomotive oder Lokomotiven) zugewiesen werden; und 

b) auf eingleisigen Strecken kann mindestens eine Zugtrasse pro Richtung alle 

zwei Stunden und für Güterzüge mit einer Länge von mindestens 740 m 

zugewiesen werden. 
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Artikel 20 

Zusätzliche Prioritäten für den Aufbau der Eisenbahninfrastruktur 

Bei der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf die 

Eisenbahninfrastruktur wird in Ergänzung zu den allgemeinen Prioritäten nach den 

Artikeln 12 und 13 folgenden Aspekten Vorrang eingeräumt: 

a) gegebenenfalls der Umstellung auf die europäische Regelspurweite von 1 435 mm; 

b) der Minderung der Auswirkungen von Lärm und Erschütterungen infolge des 

Schienenverkehrs, insbesondere durch Maßnahmen für Schienenfahrzeuge und für 

die Infrastruktur einschließlich Lärmschutzeinrichtungen; 

c) der Verbesserung der Sicherheit von höhengleichen Bahnübergängen; 

d) gegebenenfalls der Anbindung der Eisenbahninfrastruktur an 

Binnenhafeninfrastruktur; 

e) vorbehaltlich einer sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse – dem Aufbau der 

Infrastruktur für Zuglängen von über 740 m und bis zu 1 500 m sowie einer Achslast 

von 25,0 Tonnen bei dem Bau und der Modernisierung von Eisenbahnstrecken, die 

für den Güterverkehr von Bedeutung sind; 

www.parlament.gv.at



 

 373 

f) der Entwicklung und dem Einsatz innovativer Technologien für den 

Schienenverkehr, wobei insbesondere auf der Arbeit von Shift2Rail und des 

Gemeinsamen Unternehmens für Europas Eisenbahnen aufgebaut wird; dies betrifft 

in erster Linie den automatischen Betrieb von Zügen, ein modernes 

Verkehrsmanagement und die digitale Konnektivität für Fahrgäste auf der Grundlage 

des ERTMS und digitale automatische Kupplungen, Konnektivität auf der 

Grundlage von 5G und Satelliten sowie Trägheitseinheiten für die 

Geopositionierungseinheiten des ERMTS; 

g) beim Bau oder Ausbau der Eisenbahninfrastruktur – der Gewährleistung des 

Anschlusses von Fuß- und Radwegen und deren Zugänglichkeit sowie der 

Einrichtung von Fahrradstellplätzen in Bahnhofsnähe, um die aktiven 

Verkehrsträger zu fördern; 

h) der Entwicklung innovativer Technologien für alternative Kraftstoffe für den 

Schienenverkehr wie Wasserstoff- oder batteriebetriebene Züge für Abschnitte und 

Schienenzugangsstrecken, die von der Elektrifizierungspflicht ausgenommen sind; 

i) für die Entwicklung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes – der Bestimmung 

eines Standards, um sicherzustellen, dass Güterzüge mit Standard-Sattelaufliegern 

mit bis zu 4 m Höhe, die auf einer Höhe von 33 cm beladen sind, verkehren 

können, ohne dass eine zusätzliche Sondergenehmigung für den Betrieb der 

Dienste erforderlich ist; und 

j) dem Ausbau auf Zweigleisigkeit in Engpass-Abschnitten, bei denen 

Kapazitätshemmnisse bestehen. 
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ABSCHNITT 2 

Binnenschifffahrtsinfrastruktur 

Artikel 21 

Infrastrukturkomponenten 

(1) Die Binnenschifffahrtsinfrastruktur umfasst insbesondere 

a) Flüsse; 

b) Kanäle; 

c) Seen und Lagunen; 

d) zugehörige Infrastruktur wie Schleusen, Schiffshebewerke, Brücken, Stauseen 

und damit verbundene Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und 

Wassermangel sowie Minderungsmaßnahmen, die sich auf die 

Binnenschifffahrt positiv auswirken können; 

e) Zugang zu Wasserstraßen und Verbindungen der letzten Meile zu 

multimodalen Güterterminals, die über Binnenwasserstraßen verbunden sind, 

insbesondere in Binnen- und Seehäfen; 

f) Anlege- und Rastplätze; 
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g) Binnenhäfen, einschließlich der grundlegenden Hafeninfrastruktur in Form von 

Innenbecken, Kaimauern, Liegeplätzen, Molen, Docks, Deichen, 

Hinterfüllungen, Plattformen, Landgewinnung und der für 

Beförderungsvorgänge innerhalb und außerhalb des Hafengebiets 

erforderlichen Infrastruktur; 

h) zugehörige Ausrüstungen gemäß Absatz 2; 

i) IKT-Systeme für den Verkehr, einschließlich 

Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS); 

j) Anbindung der Binnenhäfen an die übrigen Verkehrsträger im 

Transeuropäischen Verkehrsnetz; 

k) Infrastruktur im Zusammenhang mit Einrichtungen für alternative Kraftstoffe 

▌; und 

l) Infrastruktur, die für abfallfreie Verfahren und Maßnahmen der 

Kreislaufwirtschaft erforderlich ist. 

(2) Zu den Ausrüstungen für die Binnenschifffahrt können Einrichtungen für das Be- 

und Entladen von Fracht und die Lagerung von Gütern in Binnenhäfen gehören. Die 

Ausrüstungen können insbesondere Antriebs- und Betriebssysteme umfassen, welche 

die Umweltverschmutzung – wie Wasser- oder Luftverschmutzung – verringern, 

Energie sparen und die CO2-Intensität verringern helfen. Dazu können auch 

Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle, Anlagen zur landseitigen 

Stromversorgung und andere Infrastruktur für die Versorgung mit und die Erzeugung 

von alternativen Kraftstoffen ▌sowie Ausrüstung für Eisbrecharbeiten, für 

hydrologische Dienste und für Baggertätigkeiten in Fahrrinnen, Häfen und 

Hafeneinfahrten zur Gewährleistung der ganzjährigen Befahrbarkeit gehören. 
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(3) Ein Binnenhafen ist Teil des Gesamtnetzes, wenn er die folgenden Bedingungen 

erfüllt: 

a) Das jährliche Güterumschlagvolumen liegt bei über 500 000 Tonnen, wobei 

die Berechnungsgrundlage für das gesamte jährliche Güterumschlagvolumen 

der neueste Dreijahresdurchschnitt auf der Grundlage der von Eurostat 

veröffentlichten Statistiken ist; und 

b) der Hafen liegt am Binnenwasserstraßennetz des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes. 

Artikel 22 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Gesamtnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Binnenhäfen des Gesamtnetzes bis zum 

31. Dezember 2050 

a) an die Straßen- oder Schieneninfrastruktur angebunden werden; 

b) über mindestens ein multimodales Güterterminal verfügen, das allen Betreibern 

und Nutzern diskriminierungsfrei und gegen ein transparentes und 

diskriminierungsfreies Entgelt offensteht; und 

c) mit Einrichtungen zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit von Schiffen in 

Häfen ausgestattet sind, gegebenenfalls einschließlich Auffanganlagen für 

Schiffsabfälle, Entgasungsanlagen, Maßnahmen zur Lärmminderung sowie 

Maßnahmen zur Verringerung der Luft- und Wasserverschmutzung. 
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(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 

in den Binnenhäfen gemäß der ▌Verordnung (EU) 2023/1804 aufgebaut wird. 

Artikel 23 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Kernnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Binnenhäfen des Kernnetzes den 

Artikel 22 Absatz 2 einhalten und die in Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Anforderungen bis zum 31. Dezember 2030 und die in Artikel 22 

Absatz 1 Buchstabe c genannten Anforderungen bis zum 31. Dezember 2040 

erfüllen. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass das Binnenwasserstraßennetz, einschließlich 

der in Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe e genannten Verbindungen, instand gehalten 

wird, um eine effiziente, zuverlässige und sichere Schifffahrt für Nutzer zu 

ermöglichen, indem die Mindestanforderungen an Wasserstraßen ▌und die 

Mindestanforderungen an das Dienstleistungsniveau gemäß Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels (gute Befahrbarkeit) gewährleistet werden. 

Die Mitgliedstaaten verhindern bis zum ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] die Verschlechterung der guten Befahrbarkeit sowie die 

Verschlechterung des derzeitigen Zustands jener Teile des Netzes, die diese 

Mindestanforderungen bereits überschreiten. 
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(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten bis zum 31. Dezember 2030 insbesondere, dass 

a) Flüsse, Kanäle, Seen, Lagunen, Binnenhäfen und deren Zufahrtswege bei 

festgelegten Referenzwasserständen, die im statistischen Mittel an einer 

bestimmten Anzahl von Tagen im Jahr überschritten werden, eine 

Fahrrinnentiefe von mindestens 2,5 m und eine Mindesthöhe unter Brücken, 

die nicht geöffnet werden können, von mindestens 5,25 m aufweisen; 

b) die Mitgliedstaaten auf einer öffentlich zugänglichen Website nach 

Buchstabe a die Anzahl der Tage pro Jahr, an denen der tatsächliche 

Wasserstand den festgelegten Referenzwasserstand für die Fahrrinnentiefe 

überschreitet oder nicht erreicht, sowie die durchschnittlichen Wartezeiten an 

jeder Schleuse veröffentlichen; 

c) die Betreiber von Schleusen gewährleisten, dass die Schleusen so betrieben 

und instand gehalten werden, dass nur geringe Wartezeiten entstehen; und 

d) Flüsse, Kanäle, Seen und Lagunen für alle Dienste gemäß der 

Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates50 mit RIS 

ausgestattet werden, um den Nutzern grenzüberschreitende Informationen in 

Echtzeit zu gewährleisten. 

                                                
50 Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) 
auf den Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 152). 
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Für die Zwecke von Buchstabe a werden die Referenzwasserstände anhand der 

Anzahl der Tage pro Jahr festgelegt, an denen der tatsächliche Wasserstand den 

angegebenen Referenzwasserstand überschreitet. Vorbehaltlich der Billigung durch 

die betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 172 AEUV Absatz 2 erlässt die 

Kommission Durchführungsrechtsakte, die in enger Zusammenarbeit mit den 

betreffenden Mitgliedstaaten, in Absprache mit den betroffenen Europäischen 

Koordinatoren und gegebenenfalls in Absprache mit im Rahmen internationaler 

Vereinbarungen eingesetzten Flussschifffahrtskommissionen auszuarbeiten sind 

und in denen für jede Wasserstraße oder jeden Wasserstraßenabschnitt die 

Referenzwasserstände gemäß Buchstabe a festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte stehen im Einklang mit den Anforderungen, die in 

internationalen Übereinkommen und in Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten, 

auch in den Regelwerken der im Rahmen solcher internationalen Übereinkommen 

und Abkommen eingesetzten Flussschifffahrtskommissionen, festgelegt sind. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 61 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(4) Auf Antrag eines Mitgliedstaats erlässt die Kommission in hinreichend begründeten 

Fällen für Wasserstraßen und gegebenenfalls für Wasserstraßenabschnitte 

Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von Ausnahmen in Bezug auf die 

▌Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3, wenn besondere geografische oder 

erhebliche physische Sachzwänge, eine negative sozioökonomische Kosten-Nutzen-

Analyse oder erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt, die biologische 

Vielfalt oder das Kulturerbe vorliegen. Jeder solche Antrag ist hinreichend zu 

begründen. Der Antrag auf Ausnahmeregelungen wird gegebenenfalls mit dem 

benachbarten Mitgliedstaat bzw. den benachbarten Mitgliedstaaten koordiniert. Die 

benachbarten Mitgliedstaaten können dem Mitgliedstaat, der die Ausnahme 

beantragt, eine Stellungnahme übermitteln. Der Mitgliedstaat fügt seinem Antrag 

die Stellungnahmen der benachbarten Mitgliedstaaten bei. Ein Mitgliedstaat kann 

in einem einzigen Antrag mehrere Ausnahmeregelungen beantragen. 

Die Kommission bewertet den Antrag vor dem Hintergrund der gemäß 

Unterabsatz 1 vorgelegten Begründung. Die Kommission trägt den 

Stellungnahmen der betreffenden benachbarten Mitgliedstaaten gebührend 

Rechnung. 
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Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 

Eine Verschlechterung der Mindestanforderungen, die auf unmittelbares 

menschliches Handeln oder auf mangelnde Sorgfalt bei der Instandhaltung des 

Binnenwasserstraßennetzes zurückzuführen ist, gilt nicht als Grund, der die 

Gewährung einer Ausnahme rechtfertigt. 
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(5) Im Falle höherer Gewalt stellen die Mitgliedstaaten, sobald die Situation dies 

zulässt, den früheren Zustand der Befahrbarkeit wieder her. 

(6) Die Kommission kann Leitlinien erlassen, um ein kohärentes Vorgehen im 

Hinblick auf die gute Befahrbarkeit in der Union zu gewährleisten. Diese 

Leitlinien können insbesondere Folgendes umfassen: 

a) spezielle Parameter ▌für frei fließende Flüsse; 

b) ergänzende Parameter für die Breite der Fahrrinne; 

▌ 

c) Aufbau einer Infrastruktur für alternative Energien, um den Zugang zu 

alternativen Kraftstoffen im gesamten Korridor zu gewährleisten; 

d) Nutzung von digitalen Anwendungen des Netzes und von 

Automatisierungsprozessen; 

e) Resilienz der Infrastruktur gegenüber dem Klimawandel, Naturgefahren und 

vom Menschen verursachten Katastrophen oder vorsätzlichen Störungen; oder 

f) Einführung und Förderung neuer Technologien und Innovationen für CO2-freie 

und CO2-arme Kraftstoffe und Antriebssysteme. 

▌ 

▌ 
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Artikel 24 

Zusätzliche Prioritäten für den Aufbau der Binnenschifffahrtsinfrastruktur 

Bei der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf 

Binnenschifffahrtsinfrastruktur wird in Ergänzung zu den allgemeinen Prioritäten nach den 

Artikeln 12 und 13 folgenden Aspekten Vorrang eingeräumt: 

a) gegebenenfalls der Erreichung höherer Standards für die Modernisierung 

bestehender Wasserstraßen und für die Schaffung neuer Wasserstraßen, entsprechend 

dem Marktbedarf; 

b) Schutz- und Minderungsmaßnahmen gegen Hochwasser und Wassermangel; 

c) der Verbesserung der Digitalisierungs- und der Automatisierungsprozesse, 

insbesondere im Hinblick auf eine erhöhte Sicherheit und Nachhaltigkeit in der 

Binnenschifffahrt, auch innerhalb städtischer Knoten; 

d) der Modernisierung und Ausweitung der Infrastrukturkapazität, einschließlich 

Anlege- und Rastplätze und der Dienste, die dort für Beförderungsvorgänge im 

multimodalen Verkehr innerhalb wie außerhalb des Hafengebiets und entlang der 

Wasserstraße erforderlich sind; 
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e) der Förderung und Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Umweltverträglichkeit der Binnenschifffahrt und der Verkehrsinfrastruktur, 

einschließlich emissionsfreier und emissionsarmer Schiffe und Maßnahmen zur 

Verringerung der Auswirkungen auf die Gewässer und die von den Gewässern 

abhängige biologische Vielfalt, gemäß den geltenden Anforderungen nach dem 

Unionsrecht oder den einschlägigen internationalen Übereinkünften; 

f) der Entwicklung und dem Einsatz von Binnenschiffen mit geringem Tiefgang, die 

für niedrige Wasserstände geeignet sind; 

g) beim Bau oder Ausbau der Binnenschifffahrtsinfrastruktur der Gewährleistung 

des Anschlusses von Fußgänger- und Radwegen und deren Zugänglichkeit, um 

die aktiven Verkehrsträger zu fördern; 

h) der Förderung von Maßnahmen zur Verhinderung einer Abschwächung der 

Anforderungen an Wasserstraßen, einschließlich Mitteln zur Überwachung des 

Wasserstraßenzustands; und 

i) gegebenenfalls der Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen, entlang der 

Binnenwasserstraßen durch den Bau neuer Brücken oder durch die Renovierung 

von Brücken, die nicht geöffnet werden können, indem ihrer Durchfahrtshöhe im 

Vergleich zu den bestehenden Brücken eines bestimmten Wasserstraßenabschnitts 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
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ABSCHNITT 3 

Seeverkehrsinfrastruktur und der Europäische Seeverkehrsraum 

Artikel 25 

Infrastrukturkomponenten 

(1) Der Europäische Seeverkehrsraum verbindet und integriert die in Absatz 2 

beschriebenen Seeverkehrskomponenten mit dem landseitigen Netz durch die 

Schaffung oder den Ausbau des Kurzstreckenseeverkehrs ▌sowie durch den Aufbau 

von Seehäfen im ▌Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und ihrer 

Hinterlandanbindungen, einschließlich des geografischen Gebiets der Regionen in 

äußerster Randlage, um eine effiziente, tragfähige und nachhaltige Integration mit 

anderen Verkehrsträgern zu gewährleisten. 

(2) Der Europäische Seeverkehrsraum umfasst 

a) die Seeverkehrsinfrastruktur innerhalb der Hafenbereiche des Kernnetzes und 

des Gesamtnetzes einschließlich ihrer Hinterlandanbindungen; 

b) Maßnahmen mit weiter gefasstem Nutzen, die nicht an bestimmte Häfen 

gebunden sind und dem Europäischen Seeverkehrsraum und dem maritimen 

Sektor allgemein zugutekommen, z. B. die Förderung von Maßnahmen, die 

eine ganzjährige Befahrbarkeit (Eisbrechen) sicherstellen, dem Übergang zu 

einem effizienteren und nachhaltigeren Seeverkehr den Weg ebnen, 

Synergien zwischen dem Verkehrs- und dem Energiesektor – unter anderem 

durch Förderung der Rolle von Häfen als Energieumschlagplätze und 

Unterstützung der Energiewende – verbessern, und IKT-Systeme für den 

Verkehr und hydrografische Vermessungen; und 
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c) die Förderung nachhaltiger und resilienter 

Kurzstreckenseeverkehrsverbindungen, insbesondere Verbindungen, die 

Güterverkehrsströme konzentrieren, um negative externe Kosten, 

beispielsweise durch Emissionen und Überlastung durch den 

Straßenverkehr, in der Union zu senken, und Verbindungen, die den Zugang 

zu Gebieten in äußerster Randlage und anderen abgelegenen Gebieten, 

Insel- und Randgebieten durch die Schaffung oder Modernisierung von 

nachhaltigen, regelmäßigen und häufigen Seeverkehrsdiensten verbessern. 

(3) Die in Absatz 2 Buchstabe a genannte Seeverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondere 

a) Seehäfen, einschließlich der für Beförderungsvorgänge innerhalb des 

Hafenbereichs notwendigen Infrastruktur; 

b) grundlegende Hafeninfrastruktur wie Innenbecken, Kaimauern, Liegeplätze, 

Plattformen, Molen, Docks, Deiche, Hinterfüllungen und Landgewinnung; 

c) Seeschifffahrtskanäle; 

d) Navigationshilfen; 

e) Hafeneinfahrten, Fahrrinnen und Schleusen; 
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f) Wellenbrecher; 

g) Anbindung der Häfen an das Transeuropäische Verkehrsnetz ▌; 

h) IKT-Systeme für den Verkehr, einschließlich EMSWe und VTMIS; 

i) Infrastruktur für den Einsatz ▌alternativer Kraftstoffe ▌; 

j) zugehörige Ausrüstung, zu der insbesondere Ausrüstungen für die Verkehrs- 

und Güterverkehrslogistik, die Verringerung negativer Auswirkungen auf die 

Umwelt, einschließlich abfallfreier Verfahren und Maßnahmen der 

Kreislaufwirtschaft, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Verringerung 

von Lärm und die Nutzung alternativer Kraftstoffe sowie Ausrüstung zur 

Gewährleistung der ganzjährigen Befahrbarkeit, einschließlich 

Eisbrechereinrichtungen, für hydrologische Untersuchungen und für 

▌Ausbaggerungen und Schutzmaßnahmen in Häfen und Hafeneinfahrten 

gehören können; und 

k) Infrastruktur zur Erleichterung hafenseitiger Tätigkeiten im Zusammenhang 

mit erneuerbarer Energie, einschließlich Offshore-Windkraftanlagen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 388 

(4) Ein Seehafen ist Teil des Gesamtnetzes, wenn er mindestens eine der folgenden 

Bedingungen erfüllt: 

a) Das gesamte jährliche Personenverkehrsaufkommen beträgt mehr als 0,1 % des 

gesamten jährlichen Personenverkehrsaufkommens aller Seehäfen in der 

Union, wobei der Referenzwert für dieses Gesamtaufkommen der neueste 

verfügbare Dreijahresdurchschnitt auf der Grundlage der von Eurostat 

veröffentlichten Statistiken ist; 

b) das gesamte jährliche Güterverkehrsaufkommen entweder im Massen- oder im 

Stückgüterumschlag beträgt mehr als 0,1 % des entsprechenden gesamten 

jährlichen Güterverkehrsaufkommens in allen Seehäfen der Union; wobei der 

Referenzwert für dieses Gesamtaufkommen der neueste verfügbare 

Dreijahresdurchschnitt auf der Grundlage der von Eurostat veröffentlichten 

Statistiken ist; 

c) das gesamte jährliche Güterverkehrsaufkommen im Massen- und/oder 

Stückgüterumschlag beträgt mehr als 500 000 Tonnen, und eine 

Haupttätigkeit des Hafens besteht darin, zur Diversifizierung der 

Energieversorgung der EU und zur Beschleunigung des Ausbaus 

erneuerbarer Energien beizutragen, wobei der Referenzwert für dieses 

Gesamtaufkommen der neueste verfügbare Dreijahresdurchschnitt auf der 

Grundlage der von Eurostat veröffentlichten Statistiken ist; 
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d) der Seehafen befindet sich auf einer Insel und stellt im Gesamtnetz den 

einzigen Zugangspunkt zu einer NUTS-3-Region im Sinne von Artikel 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 dar; oder 

e) der Seehafen befindet sich in einem Gebiet in äußerster Randlage oder einem 

Randgebiet, außerhalb eines Umkreises von 200 km vom nächstgelegenen 

anderen Hafen des Gesamtnetzes. 

Artikel 26 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Gesamtnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in den Seehäfen des Gesamtnetzes 

gemäß der Verordnung (EU) 2023/1804 aufgebaut wird; 

b) die Seehäfen des Gesamtnetzes mit der notwendigen Infrastruktur ausgestattet 

sind, um die Umweltverträglichkeit der Schiffe in Häfen zu verbessern, 

insbesondere mit Auffangeinrichtungen für die Entladung von Abfällen von 

Schiffen nach der Richtlinie (EU) 2019/883 des Europäischen Parlaments und 

des Rates51; 

                                                
51 Richtlinie (EU) 2019/883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2019 über Hafenauffangeinrichtungen für die Entladung von Abfällen von 
Schiffen, zur Änderung der Richtlinie 2010/65/EU und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/59/EG (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 116). 
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c) VTMIS und SafeSeaNet im Einklang mit der Richtlinie 2002/59/EG umgesetzt 

werden; und 

d) zentrale Meldeportale für den Seeverkehr im Einklang mit der Verordnung 

(EU) 2019/1239 umgesetzt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bis zum 31. Dezember 2050 

a) die Seehäfen des Gesamtnetzes mit einem gesamten jährlichen 

Güterverkehrsaufkommen von mehr als 2 Mio. Tonnen an die Schienen- und 

Straßeninfrastruktur und – soweit möglich – Binnenwasserstraßen angebunden 

sind, wobei der Referenzwert für dieses Gesamtaufkommen der neueste 

verfügbare Dreijahresdurchschnitt auf der Grundlage der von Eurostat 

veröffentlichten Statistiken ist; 

b) jeder Seehafen des Gesamtnetzes, über den Güterverkehr abgewickelt wird, 

zumindest über ein multimodales Güterterminal verfügt, das allen Betreibern 

und Nutzern diskriminierungsfrei und gegen ein transparentes und 

diskriminierungsfreies Entgelt offensteht; 
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c) die Seeschifffahrtskanäle, Hafenfahrrinnen und Mündungsgebiete, die zwei 

Meere miteinander verbinden oder den Seezugang zu Seehäfen ermöglichen, 

mindestens den Binnenwasserstraßen ▌entsprechen, die die Anforderungen des 

Artikels 23 erfüllen; und 

d) die Seehäfen des Gesamtnetzes, die an die Binnenwasserstraßen angebunden 

sind, über ▌Umschlagkapazitäten für Binnenschiffe verfügen. 

Die Verpflichtung zur Gewährleistung der Anbindung gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe a gilt nicht, wenn eine solche Anbindung aufgrund besonderer 

geografischer oder erheblicher physischer Sachzwänge nicht möglich ist. 

(3) Auf Antrag eines Mitgliedstaats erlässt die Kommission in hinreichend begründeten 

Fällen bei Vorliegen besonderer geografischer oder erheblicher physischer 

Sachzwänge, bei einer negativen sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse oder 

im Fall erheblicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt oder die biologische 

Vielfalt Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von Ausnahmen von den 

Mindestanforderungen nach Absatz 2. Jeder solche Antrag ist hinreichend zu 

begründen. Ein Mitgliedstaat kann in einem einzigen Antrag mehrere 

Ausnahmeregelungen beantragen. 
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Die Kommission bewertet den Antrag vor dem Hintergrund der gemäß 

Unterabsatz 1 vorgelegten Begründung. 

Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 27 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Kernnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Seeverkehrsinfrastruktur des Kernnetzes 

den Bestimmungen von Artikel 26 Absatz 1 entspricht. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Seeverkehrsinfrastruktur des Kernnetzes 

die in Artikel 26 Absatz 2 genannten Anforderungen bis zum 31. Dezember 2030 

erfüllt. 

(3) Auf Antrag eines Mitgliedstaats erlässt die Kommission in hinreichend begründeten 

Fällen bei Vorliegen besonderer geografischer oder erheblicher physischer 

Sachzwänge, bei einer negativen sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse oder 

im Fall erheblicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt oder die biologische 

Vielfalt Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von Ausnahmen von den 

Mindestanforderungen nach Absatz 2. Ein solcher Antrag ist hinreichend zu 

begründen. Ein Mitgliedstaat kann in einem einzigen Antrag mehrere 

Ausnahmeregelungen beantragen. 

Die Kommission bewertet den Antrag vor dem Hintergrund der gemäß 

Unterabsatz 1 vorgelegten Begründung. 
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Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 28 

Zusätzliche Prioritäten für den Aufbau der Seeverkehrsinfrastruktur und den 

Europäischen Seeverkehrsraum 

Bei der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf die 

Seeverkehrsinfrastruktur und den Europäischen Seeverkehrsraum wird in Ergänzung zu den 

Prioritäten nach den Artikeln 12 und 13 folgenden Aspekten Vorrang eingeräumt: 

a) dem Ausbau der Seezufahrtswege, z. B. durch Wellenbrecher, Seeschifffahrtskanäle, 

Fahrrinnen, Schleusen, ▌Ausbaggerungen und Navigationshilfen; 

b) dem Bau oder Ausbau grundlegender Hafeninfrastruktur wie Innenbecken, 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, Kaimauern, Liegeplätze, Plattformen, 

Molen, Docks, Deiche, Hinterfüllungen und Landgewinnung; 

c) der Verbesserung der Infrastruktur für die Verbindung der verschiedenen 

Verkehrsträger, der Ausrüstung und der Systeme gemäß Artikel 37 Buchstaben a, 

b und d; sowie der Modernisierung und Ausweitung der Kapazität der für 

Beförderungsvorgänge im Hafengebiet oder daran angrenzend notwendigen 

Eisenbahninfrastruktur, falls dies für die Anbindung an das transeuropäische 

Schienennetz erforderlich ist; 

d) der Verbesserung der Digitalisierungs- und der Automatisierungsprozesse, 

insbesondere im Hinblick auf eine erhöhte Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit; 
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e) der Einführung und Förderung neuer Technologien und Innovationen sowie 

erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe; 

f) der Verbesserung der Resilienz der Logistikketten und des internationalen 

Seehandels, auch im Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel; 

g) Lärmschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen; 

h) der Förderung von emissionsfreien und emissionsarmen Schiffen für den 

Kurzstreckenseeverkehr und der Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Umweltverträglichkeit des Seeverkehrs bei dem Anlaufen von Häfen und der 

Optimierung der Lieferketten gemäß den nach dem Unionsrecht oder den 

einschlägigen internationalen Übereinkünften geltenden Anforderungen, etwa durch 

ökonomische Anreize für den Umweltschutz; 
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i) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung von Maßnahmen mit weiter 

gefasstem Nutzen und von Kurzstreckenseeverkehrsverbindungen im Rahmen des 

Europäischen Meeresraums, einschließlich der Förderung eines verbesserten 

Zugangs zu Gebieten in äußerster Randlage und anderen abgelegenen Gebieten, 

Insel- und Randgebieten; 

j) der Förderung des emissionsfreien und emissionsarmen Fährverkehrs als 

nachhaltigem Personenverkehrsträger; 

k) Maßnahmen mit dem Ziel, den Anteil von Gütern, auch auf 

Kurzstreckenseeverkehrsverbindungen, zu erhöhen, die vom Straßen- und 

Luftverkehr auf den See- oder Binnenschiffsverkehr und den Schienenverkehr 

verlagert werden, um negative externe Kosten, beispielsweise durch Emissionen 

und Überlastung, zu senken; und 

l) der Verbesserung des Zugangs zu Gebieten in äußerster Randlage und anderen 

abgelegenen Gebieten, Insel- und Randgebieten. 
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ABSCHNITT 4 

Straßenverkehrsinfrastruktur 

Artikel 29 

Infrastrukturkomponenten 

(1) Die Straßenverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondere 

a) Straßen einschließlich: 

i) Brücken; 

ii) Tunneln; 

iii) Kreuzungen; 

iv) Übergängen; 

v) Anschlussstellen; 

vi) Standstreifen; und 

▌ 

vii) Infrastruktur zur Milderung der Auswirkungen auf die Umwelt, 

einschließlich Lösungen zum Schutz von Tieren oder zur 

Lärmminderung; 
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b) zugehörige Ausrüstung, einschließlich Systeme zur dynamischen 

Gewichtserfassung („Weigh in Motion“); 

c) digitale Infrastruktur und IKT-Systeme für den Verkehr; 

d) Zugangswege ▌zu multimodalen Güterterminals; 

e) Anbindung der Güterterminals und Logistikplattformen an die übrigen 

Verkehrsträger im Transeuropäischen Verkehrsnetz; 

f) Busbahnhöfe; 

g) Infrastruktur im Zusammenhang mit Einrichtungen für alternative 

Kraftstoffe; und 

h) Park- und Rastplätze, einschließlich sicherer und gesicherter Parkflächen 

für Nutzfahrzeuge. 

(2) Bei den in Absatz 1 Buchstabe a genannten und auf den in Anhang I enthaltenen 

Karten angegebenen Straßen handelt es sich um Straßen, die eine wichtige Rolle im 

Güter- und Personenfernverkehr spielen, die wichtigsten städtischen und 

wirtschaftlichen Zentren miteinander verbinden und die Anbindung an andere 

Verkehrsträger gewährleisten. 
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(3) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Straßenausrüstungen können insbesondere 

Ausrüstungen für das Verkehrsmanagement, die Verkehrsinformation und 

Zielführung, die Erhebung von Maut- und Benutzungsgebühren, die Sicherheit, die 

Verringerung von Umweltbelastungen, das Betanken oder Aufladen von Fahrzeugen 

mit alternativem Antrieb sowie sichere und gesicherte Parkflächen für Nutzfahrzeuge 

umfassen. 

Artikel 30 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Gesamtnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) die Sicherheit der Straßenverkehrsinfrastruktur nach der Richtlinie 2008/96/EG 

▌gewährleistet, überwacht und gegebenenfalls verbessert wird; 

b) die Straßen mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards geplant, gebaut 

oder ausgebaut und instand gehalten werden; 
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c) die Straßen mit einem hohen Maß an Umweltschutz geplant, gebaut oder 

ausgebaut und instand gehalten werden, gegebenenfalls durch Maßnahmen zur 

Lärmminderung und die Sammlung, Behandlung und Ableitung von 

Oberflächenwasser; 

d) Straßentunnel mit einer Länge von mehr als 500 m der Richtlinie 2004/54/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates52 entsprechen; 

e) gegebenenfalls die Interoperabilität von Mautsystemen im Einklang mit der 

Richtlinie (EU) 2019/520 des Europäischen Parlaments und des Rates53, der 

Durchführungsverordnung (EU) 2020/204 der Kommission54 und der 

Delegierten Verordnung (EU) 2020/203 der Kommission55 gewährleistet wird; 

f) gegebenenfalls Maut- und Benutzungsgebühren im Einklang mit der 

Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates56 erhoben 

werden; 

                                                
52 Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im 
Transeuropäischen Straßennetz (ABl. L 167 vom 30.4.2004, S. 39). 

53 Richtlinie (EU) 2019/520 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. März 2019 über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme und die 
Erleichterung des grenzüberschreitenden Informationsaustauschs über die 
Nichtzahlung von Straßenbenutzungsgebühren in der Union (ABl. L 91 vom 
29.3.2019, S. 45). 

54 Durchführungsverordnung (EU) 2020/204 der Kommission vom 28. November 2019 
über detaillierte Pflichten der Anbieter des europäischen elektronischen 
Mautdienstes, den Mindestinhalt der Vorgabe für das EETS-Gebiet, elektronische 
Schnittstellen und Anforderungen an Interoperabilitätskomponenten sowie zur 
Aufhebung der Entscheidung 2009/750/EG (ABl. L 43 vom 17.2.2020, S. 49). 

55 Delegierte Verordnung (EU) 2020/203 der Kommission vom 28. November 2019 
über die Klassifizierung von Fahrzeugen, Pflichten der Nutzer des europäischen 
elektronischen Mautdienstes, Anforderungen an Interoperabilitätskomponenten und 
Mindesteignungskriterien für benannte Stellen (ABl. L 43 vom 17.2.2020, S. 41). 

56 Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter 
Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge (ABl. L 187 vom 20.7.1999, S. 42). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/54/EG;Year:2004;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/204;Year2:2020;Nr2:204&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/203;Year2:2020;Nr2:203&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1999/62;Nr:1999;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/54;Nr:2004;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/52;Nr:2019;Year:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:91;Day:29;Month:3;Year:2019;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:91;Day:29;Month:3;Year:2019;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/204;Year2:2020;Nr2:204&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/750/EG;Year2:2009;Nr2:750&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/75;Nr:2009;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:43;Day:17;Month:2;Year:2020;Page:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2020/203;Year3:2020;Nr3:203&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/203;Year2:2020;Nr2:203&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:43;Day:17;Month:2;Year:2020;Page:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/62/EG;Year:1999;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:187;Day:20;Month:7;Year:1999;Page:42&comp=


 

 402 

g) intelligente Verkehrssysteme in der Straßenverkehrsinfrastruktur der 

Richtlinie 2010/40/EU entsprechen und in einer Weise eingeführt werden, die 

mit den auf deren Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten im Einklang 

steht; und 

h) die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe im Straßennetz gemäß der 

Verordnung (EU) 2023/1804 aufgebaut wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die in Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Straßen des Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2050 die folgenden 

Anforderungen erfüllen: 

a) Die Straße ist eigens für den Kraftfahrzeugverkehr geplant, gebaut oder 

ausgebaut ▌; 

b) in einer Entfernung von höchstens 100 km voneinander stehen Rastplätze mit 

sicherem und ausreichendem Parkraum ▌und geeigneten Einrichtungen, 

darunter sanitäre Anlagen, zur Verfügung, die den Bedürfnissen 

unterschiedlichster Beschäftigter genügen; und 

▌ 

c) im Netz eines Mitgliedstaats sind durchschnittlich alle 300 km Systeme zur 

dynamischen Gewichtserfassung („Weigh in Motion“) installiert. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c können die Mitgliedstaaten bei der 

Installation von Systemen zur dynamischen Gewichtserfassung den Schwerpunkt 

auf Streckenabschnitte mit hohem Güterverkehrsaufkommen legen. Systeme zur 

dynamischen Gewichtserfassung ermöglichen die Identifizierung von Fahrzeugen 

und Fahrzeugkombinationen, die die in der Richtlinie 96/53/EG festgelegten 

höchstzulässigen Gewichte vermutlich überschritten haben. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten ▌die Einrichtung oder Nutzung von Mitteln zum 

Erkennen sicherheitsrelevanter Ereignisse oder Zustände und die Erhebung 

einschlägiger Straßenverkehrsdaten zum Zweck der Bereitstellung eines 

Mindestniveaus allgemeiner für die Straßenverkehrssicherheit relevanter 

Verkehrsinformationen gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 886/2013 der 

Kommission57: 

a) für die vorhandene Infrastruktur des Gesamtnetzes bis zum 

31. Dezember 2030; und 

b) für die neue Infrastruktur des Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2050 

oder, falls der Straßenabschnitt bereits davor fertiggestellt wird, bis zum 

Zeitpunkt seiner Fertigstellung. 

                                                
57 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 886/2013 der Kommission vom 15. Mai 2013 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in 
Bezug auf Daten und Verfahren für die möglichst unentgeltliche Bereitstellung eines 
Mindestniveaus allgemeiner für die Straßenverkehrssicherheit relevanter 
Verkehrsinformationen für die Nutzer (ABl. L 247 vom 18.9.2013, S. 6). 
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(4) Auf Antrag eines Mitgliedstaats erlässt die Kommission in hinreichend begründeten 

Fällen Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von Ausnahmen von den 

Anforderungen nach Absatz 2 in Bezug auf Straßen, wenn die Verkehrsdichte 

10 000 Fahrzeuge pro Tag in beiden Richtungen nicht überschreitet, oder aufgrund 

von besonderen geografischen oder erheblichen physischen Sachzwängen, eines 

negativen Ergebnisses einer sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse oder 

erheblicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt oder die biologische Vielfalt. 

Ein solcher Antrag ist hinreichend zu begründen, unter anderem unter der 

Berücksichtigung, dass die betreffende Infrastruktur Gegenstand von 

Folgenabschätzungen, Prüfungen und Inspektionen hinsichtlich der 

Straßenverkehrssicherheit sowie erforderlichenfalls Gegenstand von 

Abhilfemaßnahmen im Einklang mit der Richtlinie 2008/96/EG ist. Der Antrag 

auf Ausnahmeregelungen wird gegebenenfalls mit dem benachbarten 

Mitgliedstaat bzw. den benachbarten Mitgliedstaaten koordiniert. Benachbarte 

Mitgliedstaaten können dem Mitgliedstaat, der die Ausnahme beantragt, eine 

Stellungnahme übermitteln. Der Mitgliedstaat fügt seinem Antrag die 

Stellungnahmen der benachbarten Mitgliedstaaten bei. Ein Mitgliedstaat kann in 

einem einzigen Antrag mehrere Ausnahmeregelungen beantragen. 
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Die Kommission bewertet den Antrag anhand der gemäß Unterabsatz 1 

vorgelegten Begründung. Die Kommission trägt den Stellungnahmen der 

betreffenden benachbarten Mitgliedstaaten gebührend Rechnung. 

Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 31 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Kernnetz und das erweiterte 

Kernnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Straßeninfrastruktur des Kernnetzes und 

des erweiterten Kernnetzes den Bestimmungen von Artikel 30 Absatz 1 entspricht. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die in Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Straßen bis zum 31. Dezember 2030 für die Straßeninfrastruktur des 

Kernnetzes und bis zum 31. Dezember 2040 für die Straßeninfrastruktur des 

erweiterten Kernnetzes die folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) Die Straßen sind eigens für den Kraftfahrzeugverkehr geplant, gebaut oder 

ausgebaut; 

b) die Straßen haben – außer an einzelnen Stellen oder vorübergehend – für 

beide Verkehrsrichtungen besondere Fahrbahnen, die durch einen nicht für 

den Verkehr bestimmten Geländestreifen oder in Ausnahmefällen durch 

andere Mittel, die ein gleichwertiges Sicherheitsniveau sicherstellen, 

voneinander getrennt sind, und 

c) die Straßen haben keine höhengleiche Kreuzung mit Straßen, Eisenbahn- 

oder Straßenbahnschienen, Radwegen oder Gehwegen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Straßeninfrastruktur des Kernnetzes und 

des erweiterten Kernnetzes bis zum 31. Dezember 2040 die folgenden 

Anforderungen erfüllt: 

a) Entlang der Straßen des Kernnetzes und des erweiterten Kernnetzes stehen 

in einer Entfernung von höchstens 60 km voneinander Rastplätze mit 

ausreichendem sicheren Parkraum und geeigneten Einrichtungen, darunter 

sanitäre Anlagen, zur Verfügung, die den Bedürfnissen unterschiedlichster 

Beschäftigter genügen; und 

b) die Anforderungen gemäß Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe c sind erfüllt. 

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bis zum 31. Dezember 2040 entlang der 

Straßen des Kernnetzes und des erweiterten Kernnetzes oder innerhalb einer 

Fahrstrecke von 3 km von der nächstgelegenen Ausfahrt einer Straße des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes in einer durchschnittlichen Entfernung von 

höchstens 150 km voneinander sichere und gesicherte Parkflächen eingerichtet 

werden, die ausreichend Parkraum für Nutzfahrzeuge bieten und die 

Anforderungen von Artikel 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 

erfüllen. Die Mitgliedstaaten können dabei den Schwerpunkt auf 

Straßenabschnitte mit hohem Güterverkehrsaufkommen legen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:561/2006;Nr:561;Year:2006&comp=


 

 408 

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Straßeninfrastruktur die in Artikel 30 

Absatz 3 genannten Anforderungen erfüllt, und zwar 

a) bis zum 31. Dezember 2025 für die vorhandene Infrastruktur des Kernnetzes 

und bis zum 31. Dezember 2030 für die vorhandene Infrastruktur des 

erweiterten Kernnetzes; und 

b) bis zum 31. Dezember 2030 für die neue Infrastruktur des Kernnetzes und 

bis zum 31. Dezember 2040 für die neue Infrastruktur des erweiterten 

Kernnetzes oder, falls der Straßenabschnitt bereits davor fertiggestellt wird, 

bis zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung. 
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(6) Auf Antrag eines Mitgliedstaats erlässt die Kommission in hinreichend begründeten 

Fällen Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von Ausnahmen von den 

Anforderungen nach den Absätzen 2, 3 und 4 in Bezug auf Straßen, wenn die 

Verkehrsdichte 10 000 Fahrzeuge pro Tag in beiden Richtungen nicht überschreitet, 

oder aufgrund von besonderen geografischen oder erheblichen physischen 

Sachzwängen, eines negativen Ergebnisses einer sozioökonomischen Kosten-

Nutzen-Analyse oder erheblicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt oder die 

biologische Vielfalt. Ein solcher Antrag ist hinreichend zu begründen, unter 

anderem unter der Berücksichtigung, dass die betreffende Infrastruktur 

Gegenstand von Folgenabschätzungen, Prüfungen und Inspektionen hinsichtlich 

der Straßenverkehrssicherheit sowie erforderlichenfalls Gegenstand von 

Abhilfemaßnahmen im Einklang mit der Richtlinie 2008/96/EG ist. Der Antrag 

auf eine Ausnahmeregelung wird im Falle grenzüberschreitender Abschnitte mit 

dem benachbarten Mitgliedstaat bzw. den benachbarten Mitgliedstaaten 

abgestimmt. Benachbarte Mitgliedstaaten können dem Mitgliedstaat, der die 

Ausnahme beantragt, eine Stellungnahme übermitteln. Der Mitgliedstaat fügt 

seinem Antrag die Stellungnahmen der benachbarten Mitgliedstaaten bei. Ein 

Mitgliedstaat kann in einem einzigen Antrag mehrere Ausnahmeregelungen 

beantragen. 
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Die Kommission bewertet den Antrag anhand der gemäß Unterabsatz 1 

vorgelegten Begründung. Die Kommission trägt den Stellungnahmen der 

betreffenden benachbarten Mitgliedstaaten gebührend Rechnung. 

Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 32 

Zusätzliche Prioritäten für den Aufbau der Straßeninfrastruktur 

Bei der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf die 

Straßeninfrastruktur wird in Ergänzung zu den allgemeinen Prioritäten nach den Artikeln 12 

und 13 Folgendem Priorität eingeräumt: 

a) der Verbesserung und Förderung der Straßenverkehrssicherheit unter 

Berücksichtigung der Bedürfnisse besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer in all 

ihrer Vielfalt, insbesondere von Personen mit eingeschränkter Mobilität; 

b) der Minderung von Überlastung auf bestehenden Straßen, insbesondere durch 

intelligentes Verkehrsmanagement, einschließlich dynamischer Stau- oder 

Mautgebühren, die je nach Tageszeit, Woche oder Jahreszeit variieren; 

c) der Verbesserung des Digitalisierungs- und des Automatisierungsprozesses, der 

Einführung innovativer Technologien, um die Kontrolle der Einhaltung des 

Rechtsrahmens der Union im Bereich des Straßenverkehrs zu verbessern, 

einschließlich intelligenter und automatisierter Durchsetzungsinstrumente und 

▌Kommunikationsinfrastruktur; 

d) beim Bau oder Ausbau der Straßeninfrastruktur der Gewährleistung des Anschlusses 

von Fußgänger- und Radwegen und deren Zugänglichkeit, um die aktiven 

Verkehrsträger zu fördern, und gegebenenfalls der Verbesserung der Infrastruktur 

für aktive Mobilität; und 

e) der Einrichtung sicherer und gesicherter Parkflächen, die im Gesamtnetz 

ausreichend Parkraum für Nutzfahrzeuge bieten und die Anforderungen des 

Artikels 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 erfüllen. 
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ABSCHNITT 5 

Luftverkehrsinfrastruktur 

Artikel 33 

Infrastrukturkomponenten 

(1) Die Luftverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondere 

a) den Luftraum, Flugstrecken und Luftstraßen; 

b) Flughäfen, einschließlich der für den Boden- und Verkehrsbetrieb 

erforderlichen Infrastruktur und Ausrüstung im Flughafenbereich, und 

Vertiports; 

c) die Anbindung der Flughäfen an die übrigen Verkehrsträger im 

Transeuropäischen Verkehrsnetz; 

d) ATM/ANS-Systeme und die dazugehörige Ausrüstung, einschließlich 

weltraumgestützter Ausrüstung; 

e) Infrastruktur im Zusammenhang mit alternativen Kraftstoffen und die 

Stromversorgung stationärer Luftfahrzeuge ▌; 

f) Infrastruktur für die Produktion alternativer Kraftstoffe vor Ort und die 

Verbesserung der Energieeffizienz sowie die Verringerung der Klima-, 

Umwelt- und Lärmemissionen von Flughäfen oder des damit verbundenen 

Flughafenbetriebs wie Bodenabfertigungsdienste, Flugbetrieb und 

Passagierbeförderung am Boden; 
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g) Infrastruktur für die getrennte Sammlung von Abfällen, Abfallvermeidung und 

Tätigkeiten im Bereich der Kreislaufwirtschaft; und 

h) Weltraumbahnhöfe. 

(2) Ein Flughafen ist Teil des Gesamtnetzes, wenn er mindestens eine der folgenden 

Bedingungen erfüllt: 

a) Frachtflughäfen: Das gesamte jährliche Frachtaufkommen beträgt mindestens 

0,2 % des gesamten jährlichen Frachtaufkommens aller Flughäfen der Union. 

b) Passagierflughäfen: Das gesamte jährliche Fluggastaufkommen beträgt 

mindestens 0,1 % des gesamten jährlichen Fluggastaufkommens aller 

Flughäfen der Union, es sei denn, der betreffende Flughafen befindet sich 

außerhalb eines Umkreises von 100 km vom nächstgelegenen Flughafen des 

Gesamtnetzes bzw. außerhalb eines Umkreises von 200 km von einer 

Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in dem Gebiet, in dem sich der Flughafen 

befindet. 

Berechnungsgrundlage für das gesamte jährliche Fluggast- bzw. Frachtaufkommen 

ist der neueste verfügbare Dreijahresdurchschnitt auf der Grundlage der von Eurostat 

veröffentlichten Statistiken. 
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Artikel 34 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur für das Kernnetz und das Gesamtnetz 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) die Flughäfen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes mit einem jährlichen 

Fluggastaufkommen von insgesamt mehr als zwölf Millionen Fluggästen bis 

zum 31. Dezember 2040 an das transeuropäische Eisenbahnnetz, 

einschließlich – sofern möglich – des Hochgeschwindigkeits-

Eisenbahnnetzes für Fernverbindungen, angebunden sind, sofern einer 

solchen Anbindung keine besonderen geografischen oder erheblichen 

physischen Sachzwänge entgegenstehen; 

b) die Flughäfen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes mit einem jährlichen 

Fluggastaufkommen von insgesamt mehr als vier und weniger als zwölf 

Millionen Fluggästen bis zum 31. Dezember 2050 per Eisenbahn, U-Bahn, 

Stadtbahn, Straßenbahn, Seilbahn oder – in Ausnahmefällen – sonstigen 

Lösungen des emissionsfreien öffentlichen Verkehrs an das transeuropäische 

Eisenbahnnetz oder, wenn sich der Flughafen in der Nähe eines städtischen 

Knotens des transeuropäischen Eisenbahnnetzes befindet, an diesen 

städtischen Knoten angebunden sind, sofern einer solchen Anbindung keine 

besonderen geografischen oder erheblichen physischen Sachzwänge 

entgegenstehen; 
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c) jeder Flughafen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes über mindestens ein 

Terminal verfügt, das allen Betreibern und Nutzern diskriminierungsfrei und 

gegen ein transparentes und diskriminierungsfreies Entgelt offensteht; 

d) für die Luftverkehrsinfrastruktur die gemeinsamen Grundstandards für den 

Schutz der Zivilluftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen gelten, die von der 

Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates58 beschlossen wurden; 

e) die Infrastruktur für das Flugverkehrsmanagement die Verwirklichung des 

einheitlichen europäischen Luftraums im Einklang mit den Verordnungen (EG) 

Nr. 549/2004, (EG) Nr. 550/2004, (EG) Nr. 551/2004 und (EU) 2018/1139 und 

die Durchführung von Luftverkehrsbetrieb ermöglicht, um die 

Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit des europäischen Luftfahrtsystems 

sowie die Umsetzung der Durchführungsbestimmungen und der Vorgaben der 

Union zu verbessern; 

f) die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in Flughäfen gemäß der 

Verordnung (EU) 2023/1804 aufgebaut wird; und 

                                                
58 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, 
S. 72). 
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g) die Flughäfen des Kernnetzes und des Gesamtnetzes mit einem jährlichen 

Fluggastaufkommen von insgesamt mehr als vier Millionen Fluggästen im 

Falle von Flughäfen des Kernnetzes bis zum 31. Dezember 2030 und im 

Falle von Flughäfen des Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2040 eine 

klimatisierte Luftzufuhr für stationäre Luftfahrzeuge an 

Luftfahrzeugflugsteigpositionen, die für den gewerblichen Luftverkehr 

genutzt werden, bieten. 

Das in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und g genannte jährliche 

Gesamtfluggastaufkommen basiert auf dem letzten verfügbaren 

Dreijahresdurchschnitt am ... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] auf 

der Grundlage der von Eurostat veröffentlichten Statistiken. 

(2) Auf Antrag eines Mitgliedstaats erlässt die Kommission in hinreichend begründeten 

Fällen Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von Ausnahmen von den 

Anforderungen gemäß Absatz 1 Buchstaben a, b ▌und g aufgrund besonderer 

geografischer oder erheblicher physischer Sachzwänge, ▌des Fehlens eines 

Eisenbahnsystems in dem Gebiet, eines negativen Ergebnisses einer 

sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse oder erheblicher negativer 

Auswirkungen auf die Umwelt oder die biologische Vielfalt. Ein solcher Antrag ist 

hinreichend zu begründen. Die Mitgliedstaaten können in einem einzigen Antrag 

mehrere Ausnahmeregelungen beantragen. 

www.parlament.gv.at



 

 417 

Die Kommission bewertet den Antrag anhand der gemäß Unterabsatz 1 

vorgelegten Begründung. 

Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 35 

Zusätzliche Prioritäten für den Aufbau der Luftverkehrsinfrastruktur 

Bei der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf die 

Luftverkehrsinfrastruktur wird in Ergänzung zu den Prioritäten nach den Artikeln 12 und 13 

Folgendem Priorität eingeräumt: 

a) der Verbesserung der Energie- und Betriebseffizienz von Flughäfen; 

b) der Unterstützung der Verwirklichung des einheitlichen europäischen Luftraums und 

der interoperablen Systeme, insbesondere derjenigen Systeme, die im Rahmen des 

SESAR-Projekts im Einklang mit dem Europäischen ATM-Masterplan entwickelt 

wurden, einschließlich derjenigen, die auf die sichere und vollständige Integration 

neuer bemannter und unbemannter Luftfahrzeuge abzielen; 

c) der Verbesserung der Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse, insbesondere 

im Hinblick auf die Erhöhung der Flug- und Luftsicherheit; 

d) der Verbesserung der multimodalen Anbindungen zwischen Flughäfen und der 

Infrastruktur anderer Verkehrsträger sowie gegebenenfalls zwischen Flughäfen und 

städtischen Knoten; 
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e) der Verbesserung der Nachhaltigkeit und der Verringerung der Klima-, Umwelt- und 

Lärmbelastung, insbesondere durch die Einführung neuer Technologien und 

Innovationen, alternativer Kraftstoffe, emissionsfreier und emissionsarmer 

Luftfahrzeuge sowie CO2-freier und CO2-armer Infrastruktur und sonstiger 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in Übereinstimmung mit der Verordnung 

(EU) 2023/1804 sowie Kraftstoffen in Übereinstimmung mit der Verordnung 

(EU) 2023/2405 des Europäischen Parlaments und des Rates59; 

f) der Anbindung der Flughäfen des Gesamtnetzes und des Kernnetzes mit einem 

jährlichen Fluggastaufkommen von insgesamt weniger als vier Millionen 

Fluggästen per Eisenbahn, U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn, Seilbahn oder – in 

Ausnahmefällen – sonstigen Lösungen des emissionsfreien öffentlichen Verkehrs 

an das Netz und gegebenenfalls die entsprechenden städtischen Knoten gemäß 

Anhang II; und 

g) der Infrastruktur zur Bereitstellung einer klimatisierten Luftzufuhr für stationäre 

Luftfahrzeuge an Vorfeldpositionen und an Flugsteigpositionen auf den 

Flughäfen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes mit einem jährlichen 

Fluggastaufkommen von insgesamt weniger als vier Millionen Fluggästen. 

                                                
59 Verordnung (EU) 2023/2405 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Oktober 2023 zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für einen 
nachhaltigen Luftverkehr (Initiative „ReFuelEU Aviation“) (ABl. L, 2023/2405, 
31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj). 
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ABSCHNITT 6 

Infrastruktur für multimodale Güterterminals 

Artikel 36 

Ermittlung der multimodalen Güterterminals 

(1) Bei den multimodalen Güterterminals des Transeuropäischen Verkehrsnetzes handelt 

es sich um Terminals, die allen Betreibern und Nutzern diskriminierungsfrei 

offenstehen und folgende Merkmale aufweisen: 

a) Sie befinden sich in den Seehäfen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes wie 

in Anhang II aufgeführt oder grenzen an sie an; 

b) sie befinden sich in den Binnenhäfen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes 

wie in Anhang II aufgeführt oder grenzen an sie an; 

c) sie befinden sich in den Flughäfen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes 

wie in Anhang II aufgeführt oder 

d) sie werden als Schienen-Straße-Terminals des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes oder Terminals an Binnenwasserstraßen des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes wie in Anhang II aufgeführt eingestuft. 
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(2) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um zu 

gewährleisten, dass an multimodalen Güterterminals eine ausreichende Kapazität für 

das Transeuropäische Verkehrsnetz zur Verfügung steht, wobei den derzeitigen und 

künftigen und insbesondere solchen Verkehrsströmen, die städtische Knoten, 

Industriezentren, Häfen und Logistik-Drehkreuze betreffen, Rechnung zu tragen ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten führen bis zum ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] eine Markt- und Zukunftsanalyse in Bezug auf multimodale 

Güterterminals in ihrem Hoheitsgebiet durch. Gegenstand der Analyse ist mindestens 

a) die Untersuchung der aktuellen und künftigen Güterverkehrsströme für jeden 

Verkehrsträger; 

b) die Erfassung der bestehenden multimodalen Güterterminals des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes in ihrem Hoheitsgebiet und die Bewertung 

des Bedarfs an neuen multimodalen Güterterminals oder zusätzlicher 

Umschlagkapazität in bestehenden Terminals; und 

c) die Untersuchung, wie eine angemessene Verteilung von multimodalen 

Güterterminals mit ausreichender Umschlagkapazität gewährleistet werden 

kann, um den unter Buchstabe b genannten Bedarf zu decken; dabei werden die 

Terminals in den Grenzgebieten der benachbarten Mitgliedstaaten 

berücksichtigt. 
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Die Mitgliedstaaten konsultieren Verlader, Verkehrs- und Logistikunternehmen 

sowie sonstige einschlägige Interessenträger, die in ihrem Hoheitsgebiet tätig sind. 

Bei ihrer Analyse berücksichtigen sie die Ergebnisse der Konsultation. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Ergebnisse der Analyse 

unverzüglich mit. 

(4) Ergibt die in Absatz 3 genannte Analyse, dass neue multimodale Güterterminals 

oder zusätzliche Umschlagkapazitäten in bestehenden Terminals erforderlich sind, 

arbeiten die Mitgliedstaaten einen Aktionsplan für den Aufbau eines Netzes von 

multimodalen Güterterminals aus, einschließlich der Standorte, an denen der 

Bedarf festgestellt wurde. 

Der Aktionsplan wird der Kommission spätestens zwölf Monate nach Abschluss 

der in Absatz 3 genannten Analyse übermittelt. 

Auf der Grundlage dieses Aktionsplans übermitteln die Mitgliedstaaten der 

Kommission eine Liste der Schienen-Straße-Terminals und Terminals an 

Binnenwasserstraßen, deren Aufnahme in die Anhänge I und II sie vorschlagen. 
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(5) Um Teil des Transeuropäischen Verkehrsnetzes zu sein und in Anhang II aufgeführt 

zu werden, muss ein Schienen-Straße-Terminal oder ein Terminal an 

Binnenwasserstraßen mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Der jährliche Güterumschlag beträgt bei Stückgütern mehr als 800 000 Tonnen 

oder bei Massengütern mehr als 0,1 % des entsprechenden gesamten jährlichen 

Güterverkehrsaufkommens in allen Seehäfen der Union. 

b) Es handelt sich um das von dem Mitgliedstaat für eine NUTS-2-Region 

ausgewiesene wichtigste Schienen-Straße-Terminal, wenn es in dieser NUTS-

2-Region keinen Schienen-Straße-Terminal gibt, der den Bestimmungen von 

Buchstabe a entspricht. 

c) Der Mitgliedstaat schlägt die Aufnahme des Terminals in die Anhänge I 

und II gemäß Absatz 4 vor. 
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Artikel 37 

Infrastrukturkomponenten 

Die multimodalen Güterterminals umfassen insbesondere 

a) Infrastruktur, die die verschiedenen Verkehrsträger in einem Terminalbereich und 

dessen Umgebung miteinander verbindet; 

b) Ausrüstungen wie Kräne, Förderanlagen und andere Einrichtungen für den 

Güterumschlag zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern und das Abstellen und 

die Lagerung der Güter; 

c) spezielle Bereiche wie Gatebereich, Zwischenbereich und Wartebereich, 

Umschlagbereich und Fahr- oder Ladespuren; 

d) IKT-Systeme für den Verkehr, die für einen effizienten Terminalbetrieb wichtig sind, 

beispielsweise Systeme, die die Planung der Infrastrukturkapazität, den 

Verkehrsbetrieb, die Verbindungen zwischen den Verkehrsträgern und den 

Umschlag erleichtern; und 

e) Infrastruktur ▌für alternative Kraftstoffe. 
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Artikel 38 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur 

(1) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um in fairer 

und nichtdiskriminierender Weise zu gewährleisten, dass alle multimodalen 

Güterterminals in den in Anhang II aufgeführten Seehäfen und Binnenhäfen 

sowie in allen auf den in Anhang I enthaltenen Karten angegebenen und in 

Anhang II aufgeführten Schienen-Straße-Terminals und Terminals an 

Binnenwasserstraßen, die allen Betreibern und Nutzern diskriminierungsfrei und 

gegen ein transparentes und diskriminierungsfreies Entgelt offenstehen, die 

folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) Sie sind an mindestens zwei Verkehrsträger angebunden, die in dem Gebiet zur 

Verfügung stehen ▌; 

b) sie sind bis zum 31. Dezember 2030 im Terminal oder innerhalb einer 

Entfernung von 3 km vom Terminal mit mindestens einer Ladestation im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 52 der Verordnung (EU) 2023/1804 für schwere 

Nutzfahrzeuge und gegebenenfalls mit einer Tankstelle im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 59 der genannten Verordnung für Wasserstoff für 

schwere Nutzfahrzeuge ausgestattet; und 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1804;Year2:2023;Nr2:1804&comp=


 

 426 

c) sie sind bis zum 31. Dezember 2030 mit digitalen Werkzeugen ausgestattet, 

um Folgendes zu ermöglichen: 

i) effiziente Terminalabläufe, die unter anderem Fotogates, 

Terminalbetriebssysteme, digitales An- und Abmelden der Fahrer, 

Kameras oder andere Sensoren an Umschlagausrüstung sowie 

Kamerasysteme am Gleis umfassen können; und 

ii) die Bereitstellung von Informationsflüssen innerhalb eines Terminals und 

zwischen den Verkehrsträgern entlang der Logistikkette und dem 

Terminal, die in der Lage sind, mit offenen und interoperablen Systemen 

Informationen auszutauschen. 

(2) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um in fairer 

und nichtdiskriminierender Weise zu gewährleisten, dass die in Absatz 1 genannten 

multimodalen Güterterminals, die an das Schienennetz angebunden sind und einen 

vertikalen Umschlag durchführen, bis zum 31. Dezember 2030 über ausreichend 

Umschlagkapazität verfügen und in der Lage sind, die folgenden Arten von für 

Kräne geeigneten intermodalen Ladeeinheiten abzufertigen: Container, 

Wechselbehälter oder Sattelauflieger. 
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(3) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um in fairer 

und nichtdiskriminierender Weise zu gewährleisten, dass die in Absatz 1 genannten 

multimodalen Güterterminals, die an das Kernschienennetz oder das erweiterte 

Kernschienennetz angebunden sind, bis zum 31. Dezember 2040 in der Lage sind, 

Züge mit einer Länge von 740 m ohne Rangieren aufzunehmen, oder, falls dies 

wirtschaftlich nicht tragfähig ist, dass angemessene Maßnahmen zur Verbesserung 

der betrieblichen Effizienz bei der Aufnahme von Zügen mit einer Länge von 740 m 

ergriffen werden. 

Dieser Absatz gilt nicht für multimodale Güterterminals, die nur an isolierte 

Schienennetze angebunden sind. 

(4) Auf Antrag eines Mitgliedstaats erlässt die Kommission in hinreichend begründeten 

Fällen Durchführungsrechtsakte zur Gewährung von Ausnahmen von den in diesem 

Artikel genannten Anforderungen bei Vorliegen spezifischer geografischer oder 

erheblicher physischer Einschränkungen, insbesondere wenn sich das Terminal in 

einem räumlich begrenzten Gebiet befindet, eines negativen Ergebnisses einer 

sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse oder erheblicher negativer 

Auswirkungen auf die Umwelt oder die biologische Vielfalt. Ein solcher Antrag ist 

hinreichend zu begründen. Ein Mitgliedstaat kann in einem einzigen Antrag 

mehrere Ausnahmeregelungen beantragen. 

Die Kommission bewertet den Antrag anhand der gemäß Unterabsatz 1 

vorgelegten Begründung. 
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Sie kann den Mitgliedstaat spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 um zusätzliche Informationen 

ersuchen. Wenn die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die vorgelegten 

Informationen unzureichend sind, kann sie den Mitgliedstaat innerhalb von 

30 Kalendertagen nach Erhalt jener zusätzlichen Informationen auffordern, diese 

Informationen zu ergänzen. 

Die Kommission entscheidet über die beantragte Ausnahmeregelung spätestens 

sechs Monate nach Eingang des Antrags gemäß Unterabsatz 1 oder, falls die 

betreffenden Mitgliedstaaten weitere Informationen gemäß Unterabsatz 3 

übermittelt haben, spätestens vier Monate nach dem letzten Eingang dieser 

Informationen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Wenn innerhalb 

dieser Fristen seitens der Kommission keine ausdrückliche Entscheidung erfolgt, 

gilt die Ausnahmeregelung als gewährt. 

Die Kommission teilt den übrigen Mitgliedstaaten die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmeregelungen mit. 
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Artikel 39 

Zusätzliche Prioritäten für den Aufbau der Infrastruktur für multimodalen Verkehr 

Bei der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf die Infrastruktur 

für multimodalen Verkehr wird in Ergänzung zu den allgemeinen Prioritäten nach den 

Artikeln 12 und 13 Folgendem Priorität eingeräumt: 

a) der Erleichterung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern; 

b) der Beseitigung der hauptsächlichen technischen und administrativen Hindernisse, 

die einem multimodalen Verkehr entgegenstehen, unter anderem durch die 

Einführung von eFTI; 

c) der Entwicklung eines reibungslosen Informationsflusses, der Verkehrsdienste im 

gesamten transeuropäischen Verkehrssystem ermöglicht; 

d) der Erleichterung der Interoperabilität für den Datenaustausch, den Zugang zu Daten 

und die Weiterverwendung von Daten innerhalb und zwischen den Verkehrsträgern; 

e) gegebenenfalls der Förderung dessen, dass Gleisanschlüsse und multimodale 

Güterterminals im Transeuropäischen Verkehrsnetz die Abfertigung von Zügen mit 

einer Länge von 740 m ohne Rangieren ermöglichen; 

f) dem Ausbau und der Elektrifizierung von Abfahrts- und Ankunftsgleisen, 

Anpassungen der Signalgebungssysteme und Verbesserungen der 

Gleiskonfiguration; 

g) gegebenenfalls der Förderung der Umstellung der Gleisanschlüsse auf die 

europäische Regelspurweite von 1 435 mm und 

h) der Förderung von Infrastruktur für multimodalen Verkehr, die eine wirksame 

Verlagerung auf nachhaltige Verkehrsträger ermöglicht. 
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ABSCHNITT 7 

Städtische Knoten 

Artikel 40 

Komponenten der städtischen Knoten 

(1) Ein städtischer Knoten besteht insbesondere aus 

a) der Verkehrsinfrastruktur im städtischen Knoten, die Teil des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes ist, einschließlich Umgehungen ▌; und 

b) Zugangspunkten zum Transeuropäischen Verkehrsnetz, die allen Betreibern 

und Nutzern diskriminierungsfrei offenstehen, insbesondere Häfen, 

Flughäfen sowie Bahnhöfe, Busbahnhöfe und multimodale Güterterminals ▌. 

▌ 

(2) Die Städte im Mittelpunkt der einzelnen städtischen Knoten des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes sind in Anhang II aufgeführt. Um Teil des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes zu sein und in Anhang II aufgeführt zu werden, muss ein 

städtischer Knoten eine Bevölkerung von mindestens 100 000 Einwohnern haben 

oder, wenn es in einer NUTS-2-Region keinen solchen städtischen Knoten gibt, 

der Hauptknoten dieser NUTS-2-Region sein. 
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Artikel 41 

Anforderungen an städtische Knoten 

(1) Beim Aufbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes in städtischen Knoten 

gewährleisten die Mitgliedstaaten für ein wirksames Funktionieren des gesamten 

Netzes ohne Engpässe Folgendes: 

a) die Verfügbarkeit einer Lade- und Betankungsinfrastruktur für alternative 

Kraftstoffe gemäß der Verordnung (EU) 2023/1804; 

b) bis zum 31. Dezember 2027: 

i) die Annahme und Überwachung eines Plans für nachhaltige urbane 

Mobilität (SUMP) für jeden städtischen Knoten, der unter anderem 

Maßnahmen zur Integration der verschiedenen Verkehrsträger und zum 

Wechsel hin zu nachhaltiger Mobilität, zur Förderung effizienter 

emissionsfreier und emissionsarmer Mobilität einschließlich 

Stadtlogistik, zur Verringerung der Luftverschmutzung und der 

Lärmbelastung und gegebenenfalls zur Bewertung des Zugangs der 

Nutzer zu Verkehrsmitteln umfasst; und 

ii) die Erhebung und Übermittlung von Daten zur städtischen Mobilität für 

jeden städtischen Knoten an die Kommission in den Bereichen 

Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit gemäß den Indikatoren 

und der Methode nach Absatz 2; 
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c) bis zum 31. Dezember 2030 den Aufbau multimodaler 

Personenverkehrsknoten zur Erleichterung von Anbindungen auf der 

ersten und letzten Meile, einschließlich der Ermöglichung des Zugangs 

zur Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs und zu aktiver Mobilität, 

und die mit mindestens einer Ladestation im Sinne von Artikel 2 

Nummer 52 der Verordnung (EU) 2023/1804 für Kraftomnibusse 

ausgestattet sind; die Mitgliedstaaten prüfen ferner den Aufbau einer 

Tankstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 59 der genannten 

Verordnung an diesen Knoten für Wasserstoff für Kraftomnibusse; und 

d) bis zum 31. Dezember 2040 den Aufbau, vorbehaltlich einer 

sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse, mindestens eines multimodalen 

Güterterminals, falls ein solches nicht bereits vorhanden ist, das ausreichend 

Umschlagkapazität im städtischen Knoten oder in dessen Nähe ermöglicht. 

▌ 

Ein multimodales Güterterminal kann mehrere städtische Knoten bedienen und 

sich im städtischen Knoten selbst oder in dessen Nähe befinden. Die 

Mitgliedstaaten setzen die Kommission davon in Kenntnis. 
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(2) Bei der Annahme und Überwachung der SUMPs unternehmen die lokalen 

Behörden gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden alle 

erdenklichen Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die SUMPs den Leitlinien 

in Anhang V entsprechen, wobei auch transeuropäische Fernverkehrsströme 

berücksichtigt werden. 

Die Kommission erlässt spätestens am ... [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] einen Durchführungsrechtsakt, um 

a) eine begrenzte Anzahl von Indikatoren festzulegen, die für die 

Datenerhebung gemäß Absatz 1 Buchstabe b zu verwenden sind; 

b) eine Methode für die Erhebung und Übermittlung der Daten gemäß Absatz 1 

festzulegen und 

c) einzelne Fristen für die Übermittlung dieser Daten festzusetzen. 

Diese Fristen werden auf drei bis fünf Jahre festgesetzt. 

Der Durchführungsrechtsakt wird in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten und ihren regionalen und lokalen Behörden ausgearbeitet; dabei 

wird der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Daten auf lokaler Ebene sowie 

bestehenden Plänen für urbane Mobilität Rechnung getragen. 
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Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem in Artikel 61 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission richtet außerdem bis spätestens ... [ein Jahr nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung] eine Internetschnittstelle ein, über die die zuständigen 

Behörden die SUMPs und die Indikatoren gemäß Absatz 1 Buchstabe b 

übermitteln können und die Mitgliedstaaten sicherstellen können, dass die SUMPs 

und die Indikatoren übermittelt worden sind. 

(4) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 5 benennen die Mitgliedstaaten bis zum ... [ein 

Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] eine nationale SUMP-Kontaktstelle 

und erstellen ein nationales SUMP-Programm zur Unterstützung der städtischen 

Knoten bei der Annahme und Umsetzung der in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i des 

vorliegenden Artikels genannten SUMPs. 
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Artikel 42 

Zusätzliche Prioritäten für städtische Knoten 

Bei der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf städtische Knoten 

wird in Ergänzung zu den allgemeinen Prioritäten nach den Artikeln 12 und 13 Folgendem 

Priorität eingeräumt: 

a) der Anbindung der ersten und letzten Meile zwischen den und an die 

Zugangspunkte(n) zum Transeuropäischen Verkehrsnetz gemäß Artikel 40 

Absatz 1 Buchstabe b, um die Leistungsfähigkeit des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes zu verbessern, z. B. U-Bahnen oder Straßenbahnen; 

b) der nahtlosen Verbindung zwischen der Infrastruktur des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes und der Infrastruktur für einen nachhaltigen Regional- und 

Nahverkehr, die Folgendes umfassen kann: 

i) für den Personenverkehr die Möglichkeit, über multimodale digitale 

Mobilitätsdienste auf Informationen zuzugreifen, Reisen zu buchen und zu 

bezahlen sowie Fahrkarten abzurufen, damit optimierte Routen für 

Fahrzeuge ermöglicht werden, mit dem Ziel, die Steuerung der 

Verkehrsströme und die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern sowie 

Verkehrsüberlastung und Luftverschmutzung zu verringern, und 

ii) für den Güterverkehr städtische Logistikeinrichtungen zur Verbesserung der 

Konsolidierung von Lieferungen in städtischen Gebieten, z. B. 

Mikrodrehkreuze und Fahrradlogistikdrehkreuze, insbesondere solcher, die 

mit der Infrastruktur für den Schienen- und Schiffsverkehr verbunden sind; 
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c) einer nachhaltigen, nahtlosen und sicheren Verbindung der 

Personenverkehrsinfrastruktur zwischen dem Schienen-, Straßen- und 

gegebenenfalls Binnenschifffahrts-, Luft- und Seeverkehr, einschließlich der 

Integration der Infrastruktur für aktive Verkehrsträger, insbesondere beim Bau 

oder Ausbau von Verkehrsinfrastruktur; 

d) einer nachhaltigen, nahtlosen und sicheren Verbindung der 

Güterverkehrsinfrastruktur zwischen Schienen-, Straßen- und gegebenenfalls 

Binnenschifffahrts-, Luft- und Seeverkehr sowie geeignete Verbindungen zu 

Logistikplattformen und -einrichtungen; 

e) der Verringerung der Belastung von Stadtgebieten durch die negativen 

Auswirkungen des Schienen- und Straßen-Durchgangsverkehrs ▌; 

f) der Förderung eines Verkehrs und einer Mobilität, die sich durch Effizienz, geringe 

Lärmbelästigung und Emissionsfreiheit auszeichnen, einschließlich der 

Ökologisierung städtischer Flotten für Personen und Güter; 

g) gegebenenfalls der Erhöhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs und aktiver 

Verkehrsträger durch Maßnahmen, um in erster Linie die Mobilität von Personen 

in Richtung dieser Verkehrsträger zu lenken, einschließlich sicherer und 

gesicherter Infrastruktur für aktive Verkehrsträger; 
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h) der Förderung eines effizienten, geräusch- und CO2-armen städtischen 

Warenlieferverkehrs; 

i) gegebenenfalls der Verbesserung der Zugänglichkeit und Anbindung städtischer 

und ländlicher Gebiete sowie des Zugangs zu intelligenten, nachhaltigen und 

erschwinglichen Verkehrsmitteln; und 

j) der Annahme konkreter Maßnahmen zur Förderung des breiteren Einsatzes von 

IKT-Instrumenten und intelligenten Verkehrssystemen mit offenem Zugang für 

alle Betreiber, um optimierte Routen für Fahrzeuge zu ermöglichen, mit dem Ziel, 

die Verkehrsströme besser zu steuern, Staus und Luftverschmutzung zu verringern 

und die Straßenverkehrssicherheit sowie Echtzeitinformationen über die 

Verfügbarkeit von Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu verbessern. 

KAPITEL IV 

VORSCHRIFTEN FÜR EINEN INTELLIGENTEN UND RESILIENTEN VERKEHR 

Artikel 43 

IKT-Systeme für den Verkehr 

(1) IKT-Systeme für den Verkehr müssen so ausgelegt sein, dass sie ein Kapazitäts- und 

Verkehrsmanagement und einen Informationsaustausch innerhalb der Verkehrsträger 

und zwischen ihnen für einen multimodalen Verkehrsbetrieb und verkehrsbezogene 

Mehrwertdienste sowie für Verbesserungen im Hinblick auf Resilienz, Sicherheit, 

Gefahrenabwehr, Überlastungen, operative Leistung und Umweltverträglichkeit 

sowie für einfachere Verwaltungsverfahren ermöglichen. IKT-Systeme für den 

Verkehr vereinfachen außerdem nahtlose Verbindungen zwischen Infrastruktur und 

mobilen Anlagen. 
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(2) Die folgenden IKT-Systeme für den Verkehr werden gemäß den spezifischen 

Bestimmungen des Unionsrechts und innerhalb deren Grenzen in der gesamten 

Union eingesetzt, damit eine Reihe von interoperablen Grundfähigkeiten in allen 

Mitgliedstaaten bereitsteht: 

a) für den Bahnverkehr: ERTMS, Telematikanwendungen für Güter- und 

Personenverkehrsdienste gemäß der technischen Spezifikation für die 

Interoperabilität ▌, insbesondere die Ergebnisse von Shift2Rail und des 

Gemeinsamen Unternehmens für Europas Eisenbahnen; 

b) für Binnenwasserstraßen: RIS; 

c) für den Straßenverkehr: IVS; 

d) für den Seeverkehr: für das Schiffsverkehrsmanagement VTMIS-Dienste und 

für den Informationsaustausch das EMSWe; 

e) für den Luftverkehr: ATM/ANS-Systeme, insbesondere solche, die sich aus 

dem SESAR-Projekt ergeben; und 

f) für den multimodalen Verkehr: eFTI ▌. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls auch andere IKT-Systeme für den 

Verkehr in koordinierter und harmonisierter Weise im Transeuropäischen 

Verkehrsnetz fördern. Dazu kann Folgendes gehören: Verbesserung der 

Digitalisierung für Eisenbahnen, die Förderung des EU-Raums für 

Datenmobilität und von Rahmen zur Erleichterung des Datenaustauschs zwischen 

Unternehmen, falls diese von der Union eingerichtet wurden, im Hinblick auf die 

Transparenz und Optimierung der Lieferketten und eine geeignete IKT-

Infrastruktur, die eine intelligente Durchsetzung auf der Grundlage des 

Austauschs von Echtzeitdaten zwischen Wirtschaftsakteuren und 

Durchsetzungsbehörden ermöglicht, die zur Kontrolle der Einhaltung der 

geltenden regulatorischen Anforderungen erforderlich sind, einschließlich bei in 

Fahrt befindlichen Fahrzeugen. 

Artikel 44 

Nachhaltige Güterverkehrsdienste 

Die Mitgliedstaaten fördern Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die sowohl mittels 

Nutzung der Infrastruktur des Transeuropäischen Verkehrsnetzes effiziente 

Güterverkehrsdienste erbringen als auch zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und 

anderer negativer sozioökonomischer und ökologischer Auswirkungen, wie 

Luftverschmutzung und Lärmbelastung, beitragen und die auf Folgendes abzielen: 

a) Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der Verkehrsinfrastruktur, unter anderem 

durch ihre effiziente Verwaltung, 

b) Förderung des Einsatzes innovativer Verkehrsdienste, auch durch 

Kurzstreckenseeverkehrsverbindungen im Rahmen des Europäischen 

Seeverkehrsraums, IKT-Systeme für den Verkehr und den Aufbau der ergänzenden 

Infrastruktur, die erforderlich ist, um vor allem die ökologischen und 

sicherheitsrelevanten Ziele solcher Dienste zu verwirklichen ▌, 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 440 

c) Erleichterung des Betriebs multimodaler Verkehrsdienste, einschließlich des 

erforderlichen begleitenden Informationsflusses, und Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen Teilnehmern der Logistikkette, einschließlich Verladern, 

Betreibern, Dienstleistern und deren Kunden, 

d) Förderung eines effizienten, emissionsfreien und emissionsarmen Betriebs, 

insbesondere in den Bereichen Technologien, Betrieb, Fahrzeugantrieb, 

Fahrzeugführung, System- und Betriebsplanung, oder 

e) Verbesserung der Verbindungen zu den am stärksten benachteiligten und isolierten 

Teilen der Union, insbesondere den Gebieten in äußerster Randlage und anderen 

abgelegenen Gebieten, Insel-, Rand- und Berggebieten sowie dünn besiedelten 

Gebieten, durch die Förderung regelmäßiger und häufiger Dienste. 

Artikel 45 

Neue Technologien und Innovation 

Damit das Transeuropäische Verkehrsnetz mit der Entwicklung und Einführung innovativer 

Technik Schritt halten kann, fördern die Mitgliedstaaten und die Kommission in 

koordinierter Weise Vorhaben von gemeinsamem Interesse, mit denen insbesondere 

Folgendes angestrebt wird: 

a) Unterstützung und Förderung der Dekarbonisierung des Verkehrs durch den 

Übergang zu emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen, Eisenbahnen und 

Schiffen und mit alternativen Kraftstoffen betriebenen Luftfahrzeugen sowie 

anderen innovativen und nachhaltigen Verkehrs- und Netztechnologien ▌; 
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b) Förderung nachhaltiger aufstrebender Technologien zur Verbesserung und 

Erleichterung der Beförderung und Mobilität von Personen und Gütern; 

c) Verstärkung der Dekarbonisierung aller Verkehrsträger durch Förderung der 

Energieeffizienz, Einführung von emissionsfreien und emissionsarmen Lösungen auf 

der Grundlage alternativer Kraftstoffe, und Bereitstellung entsprechender 

Infrastruktur, wenn möglich durch Synergien mit dem transeuropäischen 

Energienetz; 

d) Unterstützung der Einführung und Nutzung neuer digitaler Technologien, 

insbesondere Förderung von Datenaustausch und Vernetzungsinfrastruktur mit 

lückenloser Netzabdeckung im gesamten Netz, um das höchste Niveau und die 

höchste Leistung der digitalen Infrastruktur zu gewährleisten und einen höheren 

Grad an Automatisierung zu erreichen, mit besonderem Schwerpunkt auf dem 

Eisenbahnsektor; 

e) Verbesserung der Sicherheit und Nachhaltigkeit bei der Beförderung von Personen 

und Gütern; 

f) Verbesserung des Betriebs, der Verwaltung, der Zugänglichkeit, der Interoperabilität, 

der Multimodalität und der Effizienz des Netzes, auch durch die Entwicklung von 

multimodalen digitalen Mobilitätsdiensten ▌wie der Entwicklung von Lösungen für 

„Mobilität als Dienstleistung“; 
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g) Förderung effizienter Möglichkeiten, um allen Nutzern und Anbietern von 

Verkehrsdiensten zugängliche und verständliche Informationen in Bezug auf 

Vernetzung, Interoperabilität und Multimodalität sowie in Bezug auf die 

ökologischen Auswirkungen ihrer Verkehrsträgerwahl zur Verfügung zu stellen; 

▌ 

h) Förderung von Maßnahmen zur Verringerung nachteiliger externer Auswirkungen, 

wie sie beispielsweise durch Verkehrsüberlastung, Gesundheitsschäden und 

Verschmutzungen aller Art, einschließlich Lärm und Emissionen, verursacht werden; 

i) Einführung von Sicherheitstechnik ▌; 

j) Verbesserung der Resilienz der Verkehrsinfrastruktur gegenüber Störungen und dem 

Klimawandel durch Modernisierung und Gestaltung der Infrastruktur, sowie digitale 

Cybersicherheitslösungen zum Schutz des Netzes im Zusammenhang mit 

Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen; und 

k) Voranbringen der Entwicklung und Einführung von IKT-Systemen und neuen 

Technologien für den Verkehr innerhalb der Verkehrsträger und zwischen ihnen. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b kann die entsprechende Verkehrsinfrastruktur 

i) den Zugang zu Energienetzen, Rohrleitungen und andere für die Energieversorgung 

notwendige Einrichtungen einschließen; 

ii) die Schnittstelle Infrastruktur-Fahrzeug berücksichtigen, einschließlich intelligentem 

und bidirektionalem Laden; 

iii) IKT-Systeme für den Verkehr einschließen; 

iv) als Energieknotenpunkt für verschiedene Verkehrsträger dienen, um die lokale 

Erzeugung sauberer Energie mit Anwendungen für emissionsfreie Mobilität zu 

verbinden; und 

v) zur Einführung anderer Technologien beitragen, mit denen die Dekarbonisierung 

der Wirtschaft beschleunigt wird. 

▌ 
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Artikel 46 

Resilienz der Infrastruktur 

(1) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um 

sicherzustellen, dass bei der Planung und Durchführung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse die Sicherheit und die Resilienz der Infrastruktur 

gegenüber dem Klimawandel, Naturgefahren, hybriden Bedrohungen, vom 

Menschen verursachten Katastrophen, Unfällen und Betriebsunterbrechungen 

sowie vorsätzlich verursachten Störungen, die das Funktionieren des 

Verkehrssystems der Union beeinträchtigen, verbessert werden. Insbesondere ist 

Folgendes gebührend zu berücksichtigen: 

a) wechselseitige Abhängigkeiten, Verknüpfungen und Kaskadeneffekte in Bezug 

auf andere Netze wie das Telekommunikationsnetz und das Stromnetz; 

b) Sicherheit, Gefahrenabwehr und Leistungsfähigkeit bei multipler 

Gefahrenlage; 

c) strukturelle Qualität der Infrastruktur während ihres gesamten Lebenszyklus, 

mit besonderer Beachtung der Umweltbedingungen und der für die Zukunft 

prognostizierten Klimabedingungen; 

d) Katastrophenschutzerfordernisse für die Reaktion auf Störungen, 

einschließlich für Gefahrguttransporte; und 

e) Cybersicherheit und Resilienz der Infrastruktur, mit besonderer Beachtung von 

grenzüberschreitender Infrastruktur. 
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(2) Vorhaben von gemeinsamem Interesse, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

gemäß der Richtlinie 2011/92/EU durchzuführen ist, müssen einem Verfahren zur 

Sicherung der Klimaverträglichkeit unterzogen werden. Das Verfahren zur Sicherung 

der Klimaverträglichkeit ist unter Berücksichtigung der neuesten bewährten 

Verfahren und Leitlinien durchzuführen, indem die Klimaanfälligkeit und 

Klimarisiken, auch entsprechende Anpassungsmaßnahmen, bewertet und die Kosten 

der Treibhausgasemissionen in die Kosten-Nutzen-Analyse einbezogen werden, 

damit sichergestellt ist, dass sich die Verkehrsinfrastruktur gegenüber den 

nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels als resilient erweist. Unbeschadet 

anderer Rechtsakte der Union gilt diese Anforderung nicht für Vorhaben, für die 

das Vergabeverfahren für die Umweltverträglichkeitsprüfung vor dem ... [Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] eingeleitet wurde. 

(3) Die Kommission führt bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten eine 

Bewertung der Resilienz und Anfälligkeit des Kernnetzes gegenüber den Folgen 

des Klimawandels durch, auf deren Grundlage sie bewährte Verfahren für 

mögliche Anpassungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Resilienz des Netzes 

ausarbeiten und öffentlich zugänglich machen kann. 
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Artikel 47 

Gefahren für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung 

(1) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um zu 

gewährleisten, dass die Infrastruktur des Transeuropäischen Verkehrsnetzes vor 

Gefahren für die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung geschützt ist, indem sie 

die möglichen Gefahren für die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung bewerten, 

die sich aus der Beteiligung oder Beiträgen eines Unternehmens aus einem 

Drittland an bzw. zu einem Vorhaben von gemeinsamem Interesse ergeben 

können. 

(2) Bei der Ermittlung, ob davon auszugehen ist, dass die Beteiligung oder Beiträge 

eines Unternehmens aus einem Drittland an bzw. zu Vorhaben von gemeinsamem 

Interesse die Infrastruktur hinsichtlich der Sicherheit oder der öffentlichen 

Ordnung beeinträchtigt bzw. beeinträchtigen, können die Mitgliedstaaten prüfen, 

welche Auswirkungen dies möglicherweise für u. a. Folgendes hätte: 

a) die Versorgung mit Ressourcen, die für den Bau, den Betrieb und die 

Instandhaltung der Infrastruktur von entscheidender Bedeutung sind; und 

b) den Zugang zu sensiblen Informationen, einschließlich personenbezogener 

Daten, oder die Fähigkeit, solche Informationen in Verbindung mit dem 

Bau, dem Betrieb und der Instandhaltung der Infrastruktur zu kontrollieren. 
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▌ 

Die Mitgliedstaaten können ferner insbesondere die in Artikel 4 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/452 aufgeführten Faktoren berücksichtigen. 

(3) Wenn ein Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass davon ausgegangen werden muss, 

dass die Beteiligung oder der Beitrag durch ein Unternehmen aus einem Drittland 

an bzw. zu einem Vorhaben von gemeinsamem Interesse die Infrastruktur des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes hinsichtlich der Sicherheit oder der 

öffentlichen Ordnung beeinträchtigt, hat er die Kommission – unbeschadet der 

Verordnung (EU) 2019/452, der alleinigen Verantwortung jedes Mitgliedstaats für 

den Schutz seiner nationalen Sicherheit gemäß Artikel 4 Absatz 2 EUV und des 

Rechts jedes Mitgliedstaats, seine wesentlichen Sicherheitsinteressen gemäß 

Artikel 346 AEUV zu wahren – über geeignete Maßnahmen, die er zur Minderung 

solcher Gefahren ergreift, in Kenntnis zu setzen. 

(4) Dieser Artikel gilt nicht für die Beteiligung oder den Beitrag an bzw. zu einem 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse durch eine natürliche Person, 

einschließlich einer natürlichen Person, die in einem Unternehmen aus einem 

Drittland für einen bestimmten Zeitraum Dienstleistungen für eine andere Person 

und unter deren Weisung erbringt, für die diese natürliche Person als 

Gegenleistung eine Vergütung erhält. 

▌ 
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Artikel 48 

Militärische Mobilität 

(1) Beim Bau oder Ausbau von Infrastruktur in den Teilen des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes, die sich mit dem militärischen Verkehrsnetz überschneiden, das in 

den vom Rat am 26. Juni 2023 und 23. Oktober 2023 gebilligten „Militärischen 

Anforderungen für die militärische Mobilität innerhalb und außerhalb der EU“ 

und in allen danach gebilligten Folgedokumenten zur Überarbeitung dieser 

Anforderungen festgelegt ist, prüfen die Mitgliedstaaten, ob es erforderlich, 

sinnvoll und durchführbar ist, im Hinblick auf das Gewicht, die Größe oder den 

Umfang des militärischen Transports von Truppen und Material über die in 

Kapitel III dieser Verordnung festgelegten Anforderungen hinauszugehen. 

(2) Die Kommission führt bis zum ... [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Anforderungen der 

Mitgliedstaaten eine Studie zur Ermittlung der Möglichkeiten für kurzfristige 

umfangreiche Bewegungen in der Union, einschließlich militärischer Mobilität, 

durch. Im Rahmen dieser Studie konsultiert die Kommission die Mitgliedstaaten. 
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Artikel 49 

Instandhaltung und Lebenszyklus des Vorhabens 

Unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Planung, die Finanzierung und 

die Verwaltung der Instandhaltung der Infrastruktur und gegebenenfalls des 

Haushaltsgrundsatzes der Jährlichkeit unternehmen die Mitgliedstaaten alle erdenklichen 

Anstrengungen, um Folgendes zu gewährleisten: 

a) Die Infrastruktur des Transeuropäischen Verkehrsnetzes wird so instand gehalten, 

dass sie während des gesamten Lebenszyklus ein dem Verkehrsfluss 

entsprechendes, hohes Dienstleistungs- und Sicherheitsniveau bietet, und dass der 

präventive Instandhaltungsbedarf, die Verbesserung ihrer Resilienz und die 

geschätzten Kosten in der Planungsphase des Baus oder der Modernisierung über 

den gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur berücksichtigt werden; 

b) eine langfristige Instandhaltungsplanung für die Straßeninfrastruktur und 

gegebenenfalls für die Binnenschifffahrtsinfrastruktur; und 

c) Kohärenz zwischen dem Instandhaltungs- und dem Erneuerungsbedarf der 

Eisenbahninfrastruktur im Zusammenhang mit dem Ausbau des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes und der Leitstrategie für den Ausbau der Schieneninfrastruktur 

gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 2012/34/EU ▌und der vertraglichen 

Vereinbarung ▌gemäß Artikel 30 der Richtlinie 2012/34/EU. 
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Artikel 50 

Zugänglichkeit für alle Nutzer 

Die transeuropäische Verkehrsinfrastruktur muss die nahtlose Mobilität und barrierefreie 

Zugänglichkeit für alle Nutzer ermöglichen, insbesondere für 

a) von Mobilitätsarmut betroffene oder besonders schutzbedürftige Menschen, 

einschließlich Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität, und 

b) Menschen, die in Gebieten in äußerster Randlage und anderen abgelegenen 

Gebieten, ländlichen Gebieten, Insel-, Rand- und Berggebieten sowie dünn 

besiedelten Gebieten leben. 

KAPITEL V 

UMSETZUNG DES INSTRUMENTS DER EUROPÄISCHEN VERKEHRSKORRIDORE 

UND HORIZONTALER PRIORITÄTEN 

Artikel 51 

Das Instrument der Europäischen Verkehrskorridore und horizontale Prioritäten 

(1) Die Europäischen Verkehrskorridore sind ein Instrument zur Vereinfachung der 

koordinierten Umsetzung von Teilen des Kernnetzes und des erweiterten Kernnetzes 

des Transeuropäischen Verkehrsnetzes und dienen insbesondere der Verbesserung 

von grenzüberschreitenden Verbindungen, der Fertigstellung fehlender 

Verbindungen und der Beseitigung von Infrastrukturengpässen in der Union sowie 

gegebenenfalls der Verbesserung der Anbindung von Nachbarländern an das 

Transeuropäische Verkehrsnetz. 
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(2) Mit dem Ziel eines ressourcenschonenden multimodalen Verkehrs und mittels einer 

verbesserten territorialen Zusammenarbeit als Beitrag zur Kohäsion, stellen die 

Europäischen Verkehrskorridore vorrangig auf Folgendes ab: 

a) intermodale Integration mit dem besonderen Ziel, die umweltfreundlichsten 

Verkehrsträger, insbesondere den Bahnverkehr, Binnenwasserstraßen und den 

Kurzstreckenseeverkehr, zu stärken; 

b) Interoperabilität und Kontinuität des Netzes; 

c) eine koordinierte Entwicklung der Infrastruktur für alle Verkehrsträger, 

insbesondere in grenzüberschreitenden Abschnitten und im Hinblick auf den 

unionsweiten Ausbau eines interoperablen Schienengütersystems sowie eines 

leistungsfähigen Schienennetzes für den Personenfernverkehr, einschließlich 

des Hochgeschwindigkeitsschienennetzes, sowie mit Blick auf die 

Gewährleistung einer effizienten und nachhaltigen Integration von 

Binnenschifffahrts- und Seeverkehrsinfrastruktur mit anderen 

Verkehrsträgern; 

d) Unterstützung der koordinierten und integrierten Entwicklung und Einführung 

innovativer Lösungen zur Digitalisierung und Interoperabilität des Verkehrs; 

und 

e) Förderung des Aufbaus einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. 
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(3) Europäische Verkehrskorridore ermöglichen es den Mitgliedstaaten, ein 

koordiniertes und zeitlich abgestimmtes Herangehen an Infrastrukturinvestitionen zu 

erreichen. 

(4) Das ▌ERTMS und der europäische Seeverkehrsraum sind die beiden horizontalen 

Prioritäten für den Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes. Die gemäß 

diesem Kapitel eingerichteten Instrumente dienen der fristgerechten Einführung des 

ERTMS ▌und der Integration der Seeverkehrsinfrastruktur und -dienste in das 

Transeuropäische Verkehrsnetz. 

Artikel 52 

Koordinierung der Europäischen Verkehrskorridore und der horizontalen Prioritäten 

(1) Die Kommission benennt im Einvernehmen mit den beteiligten Mitgliedstaaten und 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Rates sowie gegebenenfalls 

der Nachbarländer, die Teil der Europäischen Verkehrskorridore sind, einen 

„Europäischen Koordinator“ für jeden Korridor und jede horizontale Priorität, um die 

koordinierte Verwirklichung der Europäischen Verkehrskorridore, des ERTMS und 

des europäischen Seeverkehrsraums zu erleichtern. 
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(2) Der Europäische Koordinator wird insbesondere aufgrund seiner Kenntnisse im 

Bereich des Verkehrs, der Finanzierung von Großvorhaben und der Evaluierung ihrer 

sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen sowie seiner Erfahrung mit der 

Unionspolitik ausgewählt. Der Europäische Koordinator wird für eine Amtszeit von 

höchstens vier Jahren ausgewählt, die verlängert werden kann. Der Auftrag des 

Europäischen Koordinators bezieht sich auf die Umsetzung eines einzelnen 

Korridors oder einer einzelnen horizontalen Priorität. 

(3) Im Beschluss der Kommission zur Benennung des Europäischen Koordinators 

werden die Modalitäten der Ausübung der in den Absätzen 5, 6 und 7 aufgeführten 

Aufgaben festgelegt. 

(4) Der Europäische Koordinator handelt im Namen und im Auftrag der Kommission, 

die die erforderlichen Sekretariatsdienste zur Verfügung stellt. 

(5) Die Europäischen Koordinatoren 

a) unterstützen die koordinierte Verwirklichung des betreffenden Europäischen 

Verkehrskorridors oder der betreffenden horizontalen Priorität; 

b) erstellen gemeinsam mit den betreffenden Mitgliedstaaten und gegebenenfalls 

in Abstimmung mit den Nachbarländern, die Teil der Europäischen 

Verkehrskorridore sind, den Arbeitsplan nach Artikel 54 und überwachen 

dessen Umsetzung; 
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c) stimmen sich mit dem Korridorforum bzw. dem Beratungsgremium für die 

horizontalen Prioritäten in Bezug auf diesen Arbeitsplan und seine 

Durchführung ab und unterrichten das Forum bzw. das Gremium über die 

Umsetzung des Arbeitsplans; 

d) berichten den Mitgliedstaaten, den Nachbarländern, die Teil der 

Europäischen Verkehrskorridore sind, dem Europäischen Parlament und 

der Kommission und gegebenenfalls ▌anderen direkt am Ausbau des 

betreffenden Europäischen Verkehrskorridors oder der betreffenden 

horizontalen Priorität beteiligten Stellen über auftretende Schwierigkeiten, 

insbesondere dann, wenn der Ausbau eines Korridors oder einer horizontalen 

Priorität behindert wird, um dabei zu helfen, geeignete Lösungen zu finden; 

und 

e) legen dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und den 

betreffenden Mitgliedstaaten einen jährlichen Sachstandsbericht über den 

Fortschritt bei der Umsetzung der Europäischen Verkehrskorridore und der 

horizontalen Prioritäten vor; dieser jährliche Sachstandsbericht behandelt 

hauptsächlich die Fortschritte bei den Kernprioritäten und Investitionen, 

beschreibt die Art der bei der Durchführung aufgetretenen Probleme und 

enthält Empfehlungen für mögliche Lösungen. 
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(6) Unbeschadet der Zuständigkeiten bei der Leitung des Schienengüterverkehrs 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und der Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten für die Verwaltung und die Finanzierung der Infrastruktur 

arbeiten die Europäischen Koordinatoren der Europäischen Verkehrskorridore 

eng mit den betreffenden Mitgliedstaaten und der Leitung des 

Schienengüterverkehrs zusammen, um 

a) ▌die Ermittlung der Prioritäten und des Investitionsbedarfs für den 

Schienengüterverkehr auf den Schienengüterverkehrsstrecken der 

Europäischen Verkehrskorridore zu erleichtern, unter Berücksichtigung der 

Nutzen für das Transeuropäische Verkehrsnetz und der in dieser 

Verordnung festgesetzten Termine für die Gesamtfertigstellung; und 

b) ▌die Leistung der Schienengüterverkehrsdienste zu überwachen und 

potenzielle Hindernisse zu ermitteln, wie etwa technische, administrative und 

betriebliche Hindernisse, mit besonderem Schwerpunkt auf der 

grenzüberschreitenden Dimension, und gegebenenfalls Empfehlungen 

diesbezüglich abzugeben. 

(7) Die Europäischen Koordinatoren der Europäischen Verkehrskorridore 

a) arbeiten eng mit den betroffenen Mitgliedstaaten zusammen, um die 

Ermittlung der Prioritäten und des Investitionsbedarfs für die 

Schienenpersonenverkehrsstrecken der Europäischen Verkehrskorridore zu 

erleichtern; und 
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b) überwachen die Leistung der Schienenpersonenverkehrsdienste und 

ermitteln potenzielle Hindernisse, wie etwa technische, administrative und 

betriebliche Hindernisse, mit besonderem Schwerpunkt auf der 

grenzüberschreitenden Dimension, und geben gegebenenfalls Empfehlungen 

diesbezüglich ab. 

(8) Die Europäischen Koordinatoren der Europäischen Verkehrskorridore arbeiten 

eng mit den betreffenden Mitgliedstaaten zusammen, um gegebenenfalls die 

Kontakte und die Koordinierung zwischen Vertretern des See- und des 

Binnenschifffahrtsverkehrs im Hinblick auf umfangreichere Synergien zu 

erleichtern. 

(9) Auf der Grundlage von Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/1153 

konsultiert die Kommission bei der Prüfung von Anträgen auf Unionsförderung aus 

der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) für Europäische Verkehrskorridore oder 

horizontale Prioritäten den europäischen Koordinator im Rahmen seines Mandats, 

um Kohärenz und Fortschritte bei jedem Korridor oder jeder horizontalen Priorität zu 

gewährleisten; dabei berücksichtigt sie die Netzanbindung. Der Europäische 

Koordinator überprüft, ob die von den Mitgliedstaaten oder gegebenenfalls von 

Nachbarländern für eine CEF-Kofinanzierung vorgeschlagenen Vorhaben mit den 

Prioritäten des in Absatz 5 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannten 

Arbeitsplans übereinstimmen. 
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(10) Wird der Europäische Koordinator seinem Mandat nicht in zufriedenstellender Weise 

und entsprechend den Anforderungen dieses Artikels gerecht, so kann die 

Kommission nach Konsultation der betreffenden Mitgliedstaaten das Mandat 

jederzeit beenden. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und 

den Rat über seine Entscheidung und benennt gemäß dem in Absatz 1 

beschriebenen Verfahren einen neuen Europäischen Koordinator. 

Artikel 53 

Leitung der Europäischen Verkehrskorridore und der horizontalen Prioritäten 

(1) Für jeden Europäischen Verkehrskorridor und für jede horizontale Priorität wird der 

zuständige Europäische Koordinator bei der Erledigung seiner Aufgaben in Bezug 

auf den Arbeitsplan und dessen Durchführung von einem Sekretariat und von einem 

Beratungsforum (dem „Korridorforum“ bzw. dem „Beratungsforum für die 

horizontale Priorität“) unterstützt. 

(2) Das „Korridorforum“ wird vom Europäischen Koordinator formell eingerichtet und 

geleitet. Die betreffenden Mitgliedstaaten vereinbaren die Mitgliedschaft im 

Korridorforum für ihren Teil des Europäischen Verkehrskorridors, sorgen dafür, dass 

die Leitung des Schienengüterverkehrs darin vertreten ist, und erleichtern die 

Vertretung anderer einschlägiger Infrastrukturbetreiber, wie der See- und 

Binnenhafenbehörden und -leitung. 
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(3) Die Kommission konsultiert die Nachbarländer, die Teil der Europäischen 

Verkehrskorridore sind, zur Mitgliedschaft im Korridorforum für ihre Teile des 

Europäischen Verkehrskorridors. 

(4) Der Europäische Koordinator kann im Einvernehmen mit den betreffenden 

Mitgliedstaaten Korridor-Arbeitsgruppen einsetzen, in denen er den Vorsitz führt 

und die sich auf Folgendes konzentrieren: 

a) die Interoperabilität und Einführung neuer ▌Technologien und Infrastruktur; 

b) die koordinierte Entwicklung und Durchführung von Infrastrukturvorhaben in 

grenzüberschreitenden Abschnitten; 

c) den grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr; 

d) operative Engpässe; 

e) städtische Knoten; 

f) die Zusammenarbeit mit Drittländern; und 

g) andere für notwendig erachtete Themen. 

Der Europäische Koordinator arbeitet soweit erforderlich bei den Tätigkeiten der 

Arbeitsgruppen mit der Leitung des Schienengüterverkehrs zusammen und stimmt diese 

mit ihr ab, um etwaige Doppelarbeiten zu vermeiden. 
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(5) Das Beratungsforum für die horizontale Priorität wird vom Europäischen 

Koordinator eingesetzt und geleitet. Die betreffenden Mitgliedstaaten sowie 

gegebenenfalls und in Übereinstimmung mit den betreffenden Mitgliedstaaten die 

Vertreter der betreffenden Nachbarländer und der betroffenen Sektoren müssen 

sich am Beratungsforum für die horizontale Priorität beteiligen können. Jeder 

Mitgliedstaat benennt einen zuständigen nationalen Vertreter, der an der 

Koordinierung der Einführung des ERTMS in dem betreffenden Mitgliedstaat 

beteiligt ist, für die Teilnahme am Beratungsforum für das ERTMS. Der Europäische 

Koordinator kann auch Ad-hoc-Arbeitsgruppen einrichten. 

(6) Die betreffenden Mitgliedstaaten arbeiten mit dem Europäischen Koordinator 

zusammen, beteiligen sich am Korridorforum und dem Beratungsforum für die 

horizontale Priorität und stellen dem Europäischen Koordinator die Informationen 

zur Verfügung, die er zur Erfüllung der in diesem Artikel festgelegten Aufgaben 

benötigt; hierzu gehören auch Informationen über den Ausbau der Korridore in den 

einschlägigen nationalen Plänen und Programmen, die zum Ausbau des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes beitragen. 
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(7) Der Europäische Koordinator kann die regionalen und kommunalen Behörden, die 

Infrastrukturbetreiber, die Verkehrsbetreiber, insbesondere diejenigen, die der 

Leitung des Schienengüterverkehrs angehören, die Zulieferindustrie, Verkehrsnutzer 

und einschlägige Interessenträger bezüglich des Arbeitsplans und dessen 

Durchführung konsultieren. Ebenso können in Bezug auf die Durchführung von 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 

(EU) 2021/1187 fallen, die in Artikel 2 Nummer 6 der genannten Richtlinie 

definierten benannten Behörden konsultiert werden. Darüber hinaus arbeitet der für 

das ERTMS zuständige Europäische Koordinator eng mit der durch die Verordnung 

(EU) 2016/796 des Europäischen Parlaments und des Rates60 errichteten 

Eisenbahnagentur der Europäischen Union und dem Gemeinsamen Unternehmen für 

Europas Eisenbahnen zusammen, und der Europäische Koordinator für den 

europäischen Seeverkehrsraum arbeitet eng mit der durch die Verordnung (EG) 

Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates61 errichteten 

Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs zusammen. 

                                                
60 Verordnung (EU) 2016/796 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2016 über die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 881/2004 (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 1). 

61 Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Juni 2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 1). 
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Artikel 54 

Arbeitsplan des Europäischen Koordinators 

(1) Jeder Europäische Koordinator der Europäischen Verkehrskorridore und der beiden 

horizontalen Prioritäten erstellt spätestens bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung] und danach alle vier Jahre einen Arbeitsplan, in dem er den 

Stand der Durchführung des Korridors oder der horizontalen Priorität in seiner 

Zuständigkeit sowie die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen sowie die Prioritäten für die künftige Entwicklung detailliert 

analysiert. 

(2) Der Arbeitsplan wird in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten 

und gegebenenfalls den Nachbarländern, die Teil des Europäischen 

Verkehrskorridors sind, und im Einvernehmen mit dem Korridorforum und der 

Leitung des Schienengüterverkehrs bzw. dem Beratungsforum für die horizontale 

Priorität erstellt. Der Arbeitsplan eines Europäischen Verkehrskorridors wird von 

den betreffenden Mitgliedstaaten genehmigt. Die Nachbarländer, die Teil eines 

Europäischen Verkehrskorridors sind, werden konsultiert. Die Kommission legt 

den Arbeitsplan dem Europäischen Parlament und dem Rat zur Kenntnisnahme vor. 

Der Europäische Koordinator berücksichtigt bei der Erstellung des Arbeitsplans den 

Durchführungsplan nach Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 913/2010. 
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(3) Der Arbeitsplan für den Europäischen Verkehrskorridor liefert eine detaillierte 

Analyse des Stands der Durchführung des betreffenden Korridors, die insbesondere 

Folgendes umfasst: 

a) eine Beschreibung der Merkmale des Korridors, insbesondere der 

grenzüberschreitenden Abschnitte; 

b) eine Analyse, inwiefern der Korridor die Anforderungen dieser Verordnung an 

die Verkehrsinfrastruktur erfüllt und welche Fortschritte erzielt wurden, 

einschließlich etwaiger Verzögerungen; 

c) eine Ermittlung der fehlenden Verbindungen und der Engpässe, die die 

Entwicklung des Korridors behindern, unter besonderer Berücksichtigung 

von grenzüberschreitenden Abschnitten; 

d) eine Analyse der erforderlichen Investitionen, einschließlich verschiedener 

Finanzierungs- und Förderquellen, aus denen Mittel für die Durchführung der 

für die Entwicklung und die Fertigstellung des Korridors, insbesondere der 

grenzüberschreitenden Abschnitte, notwendigen Vorhaben gebunden wurden 

oder vorgesehen sind; 
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e) eine Beschreibung möglicher Lösungen für den Investitionsbedarf und 

Engpässe, insbesondere für die Personen- und Güterverkehrsstrecken und 

-verbindungen des Korridors, mit dem Ziel, die in dieser Verordnung 

festgesetzten Fristen einzuhalten; 

f) einen Plan, der vorläufige Etappenziele zur Beseitigung physischer, 

technischer, digitaler, betrieblicher und administrativer Hindernisse innerhalb 

der Verkehrsträger und zwischen ihnen sowie für den Ausbau eines effizienten 

und zugänglichen multimodalen Verkehrs unter besonderer Beachtung des 

Schienennetzes und seiner grenzüberschreitenden Abschnitte und fehlenden 

Verbindungen auf einzelstaatlicher Ebene enthalten kann. 

Bei der Analyse der Investitionen und der Erstellung des Plans ▌muss der 

Europäische Koordinator 

i) den in Artikel 60 Absatz 1 dieser Verordnung genannten nationalen 

Plänen und Programmen Rechnung tragen, 

ii) zu den Aspekten, die den Schienengüterverkehr betreffen, mit dem 

Exekutivrat und Verwaltungsrat des betreffenden Korridors im Einklang 

mit Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 zusammenarbeiten, 
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iii) zu den Aspekten, die multimodale Güterterminals betreffen, die 

korridorrelevanten Elemente der Analyse, die von den Mitgliedstaaten 

nach Artikel 36 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung ausgearbeiteten 

Aktionspläne und die in Artikel 18 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 913/2010 genannte Liste berücksichtigen, 

iv) zu den Aspekten, die Personenverkehrsdienste betreffen, die Ergebnisse 

der nach Artikel 52 Absatz 7 Buchstabe b durchgeführten Überwachung 

berücksichtigen, und 

v) den Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs und der Arbeit 

der gemäß der Richtlinie (EU) 2021/1187 benannten Behörden 

Rechnung tragen; 

g) die Ergebnisse der Kontrolle der Leistungsfähigkeit des 

Schienengüterverkehrs, die von der Leitung des Schienengüterverkehrs nach 

Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 durchgeführt wird, und 

die Liste der Korridorziele, Vorgaben und Maßnahmen nach Artikel 9 Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 – als Mittel zur Erfüllung der in Artikel 19 

dieser Verordnung festgelegten betrieblichen Prioritäten; 
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h) in Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten, den zuständigen 

lokalen Behörden und den nationalen SUMP-Kontaktstellen eine Ermittlung 

von Maßnahmen in städtischen Knoten, die dazu beitragen können, dass der 

Güter- und Personenverkehr auf dem Korridor effektiv funktioniert und die 

Ziele des Transeuropäischen Verkehrsnetzes erreicht werden, in 

Übereinstimmung mit den jeweiligen SUMPs; 

i) eine in Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten durchgeführte 

Ermittlung von Prioritäten für die Entwicklung des Korridors; 

j) eine Analyse der möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Infrastruktur sowie gegebenenfalls Vorschläge für Maßnahmen zur Erhöhung 

der Resilienz gegenüber Klimaveränderungen; und 

k) Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen, Lärm und 

gegebenenfalls anderer nachteiliger externer Auswirkungen. 
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(4) Der Europäische Koordinator bietet den Mitgliedstaaten und – sofern erforderlich 

und angebracht – den Nachbarländern bei der Durchführung des Arbeitsplans 

Unterstützung, insbesondere 

a) hinsichtlich der Prioritätensetzung in der einzelstaatlichen Planung, indem er 

zur Ermittlung von Durchführungsproblemen und Engpässen, einschließlich 

operativer Fragen, zu jedem Korridor bzw. zu jeder horizontalen Priorität, 

beiträgt; 

b) hinsichtlich der Vorhaben- und Investitionsplanung sowie der diesbezüglich 

veranschlagten Kosten und Fristen für die Verwirklichung der Europäischen 

Verkehrskorridore bzw. der horizontalen Prioritäten; und 

c) gegebenenfalls hinsichtlich der Arbeit im Aufsichtsorgan oder in einem 

ähnlichen Lenkungsgremium einer zentralen Stelle für die Koordinierung, 

den Bau oder die Verwaltung von grenzüberschreitenden 

Infrastrukturvorhaben gemäß den Bestimmungen des Artikels 8 Absatz 6. 
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Artikel 55 

Durchführungsrechtsakte 

(1) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 5 dieser Verordnung erlässt die Kommission 

vorbehaltlich der Zustimmung der betreffenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 172 

Absatz 2 AEUV Durchführungsrechtsakte zur Durchführung jedes Europäischen 

Verkehrskorridors, die dessen wichtigsten grenzüberschreitenden Abschnitte sowie 

andere spezifische Vorhaben auf nationalen Abschnitten erfassen, die von 

zentraler Bedeutung für das Funktionieren des Korridors sind, um fehlende 

Verbindungen umzusetzen oder größere Engpässe zu beseitigen. Die Auswahl der 

in die Durchführungsrechtsakte aufzunehmenden Vorhaben beruht auf der mit 

den Mitgliedstaaten vereinbarten Analyse im ersten Arbeitsplan des Europäischen 

Koordinators, der gemäß Artikel 54 dieser Verordnung erstellt wurde. Ziel der 

Durchführungsrechtsakte ist es, eine stimmige Prioritätensetzung für die 

Infrastruktur- und Investitionsplanung sicherzustellen, indem vorläufige 

Etappenziele und der voraussichtliche Zeitplan für die Durchführung der 

ermittelten Vorhaben festgelegt werden. Die Durchführungsrechtsakte werden in 

enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten ausgearbeitet und 

entweder alle vier Jahre oder auf Antrag dieser Mitgliedstaaten aktualisiert. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 61 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(2) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 5 dieser Verordnung und vorbehaltlich der 

Zustimmung der betreffenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 172 Absatz 2 AEUV 

kann die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Durchführung 

grenzüberschreitender Abschnitte ▌oder zur Umsetzung der horizontalen Prioritäten 

erlassen. ▌Die Durchführungsrechtsakte werden in enger Zusammenarbeit mit den 

betreffenden Mitgliedstaaten ausgearbeitet und entweder alle vier Jahre oder auf 

Antrag dieser Mitgliedstaaten aktualisiert. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 61 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Änderung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Durchführungsrechtsakte, um erzielte Fortschritte, 

etwaige Verzögerungen oder aktualisierte einzelstaatliche Programme zu 

berücksichtigen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 61 

Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Bis zur vollständigen Verwirklichung der in diesem Artikel genannten 

Durchführungsrechtsakte, und soweit in diesen Durchführungsrechtsakten nichts 

anderes bestimmt ist, übermitteln die betreffenden Mitgliedstaaten der Kommission 

alle zwei Jahre einen Bericht über die erzielten Fortschritte und machen hierbei 

insbesondere Angaben zu den Mittelbindungen in ihrem nationalen Haushaltsplan. 

In dem Bericht kann auf die gemäß Artikel 57 gesammelten Informationen Bezug 

genommen werden. 
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Artikel 56 

Zusammenarbeit mit Nachbarländern, die an den Europäischen Verkehrskorridoren und 

den horizontalen Prioritäten beteiligt sind 

(1) Der Europäische Koordinator eines Europäischen Verkehrskorridors oder einer 

horizontalen Priorität, der bzw. die sich auf Nachbarländer erstreckt, ist 

berechtigt, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten und sie in die einschlägigen 

Tätigkeiten des Korridors, wie das Korridorforum oder die Arbeitsgruppen gemäß 

Artikel 53 Absatz 2 bzw. 4, oder gegebenenfalls in das Beratungsforum der 

horizontalen Priorität einzubeziehen. 

(2) Der Europäische Koordinator kann auch mit internationalen Organisationen 

zusammenarbeiten, und zwar bei der Durchführung von Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit den Europäischen Verkehrskorridoren oder horizontalen 

Prioritäten, die sich auf Nachbarländer, die Mitglieder dieser internationalen 

Organisationen sind, erstrecken. 

(3) Die Union kann mit den betreffenden Nachbarländern Vereinbarungen auf hoher 

Ebene schließen, um einen koordinierten und synchronisierten Ansatz bezüglich 

der Umsetzung der Europäischen Verkehrskorridore und horizontalen Prioritäten 

zu verwirklichen. 
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KAPITEL VI 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 57 

Berichterstattung und Überwachung 

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission regelmäßig, umfassend und auf 

transparente Art und Weise über die Fortschritte bei der Vollendung des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes durch die Durchführung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse und die hierfür getätigten Investitionen. 

(2) Hierunter fallen auch jährliche technische ▌Daten zu den in Kapitel III festgelegten 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur, es sei denn, diese Informationen 

wurden bereits auf Ebene des Transeuropäischen Verkehrsnetzes für die Zwecke 

anderer Anwendungen oder Datenbanken der Union erhoben. 

(3) Die Übermittlung wird mittels des interaktiven geografischen und technischen 

Informationssystems für das Transeuropäische Verkehrsnetz (TENtec) 

automatisch gewährleistet. Bis die automatische Datenaustauschfunktion in 

TENtec voll funktionsfähig ist, ist diese Übermittlung alle zwei Jahre zu 

gewährleisten. 
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(4) Für Investitionen im Zusammenhang mit Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

übermitteln die Mitgliedstaaten alle zwei Jahre Finanzdaten in Form jährlicher 

aggregierter Daten je Verkehrsträger und Netz (Kernnetz, erweitertes Kernnetz 

und Gesamtnetz). 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Liste der 

technischen Daten, die gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels zu übermitteln 

sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 61 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Kommission sorgt dafür, dass TENtec öffentlich und leicht zugänglich ist und 

einen automatischen Datenaustausch mit den einzelstaatlichen Systemen und anderen 

relevanten Anwendungen und Datenquellen der Union erlaubt. TENtec enthält 

vorhabenspezifische und aktualisierte Informationen zu den Formen und Beträgen 

der Kofinanzierung durch die Union sowie zu den Fortschritten bei jedem einzelnen 

Vorhaben. 

Die Kommission sorgt außerdem dafür, dass TENtec keine Informationen öffentlich 

zugänglich macht, die vertraulich sind oder die ein öffentliches Vergabeverfahren in 

einem Mitgliedstaat beeinträchtigen oder ungebührlich beeinflussen könnten. 

(7) Die Kommission und die Mitgliedstaaten unternehmen alle erdenklichen 

Anstrengungen, um die Qualität, Vollständigkeit und Kohärenz der Daten im 

TENtec-Informationssystem sicherzustellen. Sie arbeiten zusammen, um einen 

automatischen Datenaustausch zwischen den einzelstaatlichen Systemen und 

Datenquellen und TENtec zu ermöglichen. 
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Artikel 58 

Modernisierung des Netzes 

(1) Vorbehaltlich der Billigung durch die nach Artikel 172 Absatz 2 AEUV 

betroffenen Mitgliedstaaten wird der Kommission die Befugnis übertragen, nach 

Artikel 62 dieser Verordnung delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und 

II zu erlassen, um 

a) den Änderungen Rechnung zu tragen, die sich aus den in Artikel 21 Absatz 3 

Buchstabe a, Artikel 25 Absatz 4 Buchstaben a und b und Artikel 33 Absatz 2 

festgelegten quantitativen Schwellenwerten und den in Artikel 25 Absatz 4 

Buchstabe c festgelegten qualitativen Anforderungen ergeben; in dieser 

Hinsicht 

i) nimmt die Kommission Binnenhäfen, Seehäfen und Flughäfen in das 

Gesamtnetz auf, deren Verkehrsaufkommen im Durchschnitt der 

vorangegangenen drei Jahre nachweislich den jeweiligen Schwellenwert 

übersteigt; und 

ii) schließt die Kommission Seehäfen und Flughäfen aus dem Gesamtnetz 

aus, wenn deren Verkehrsaufkommen im Durchschnitt der 

vorangegangenen sechs Jahre nachweislich 85 % des jeweiligen 

Schwellenwerts unterschreitet, mit Ausnahme von im Gesamtnetz 

enthaltenen Seehäfen, die die in Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe d oder e 

festgelegten Bedingungen erfüllen, oder wenn der betreffende 

Mitgliedstaat es beantragt; 
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b) Binnenhäfen, Seehäfen und Flughäfen auf Antrag des betreffenden 

Mitgliedstaats in das Gesamtnetz oder das Kernnetz aufzunehmen, 

wenn diese Infrastruktur aufgrund ihrer geostrategischen Bedeutung 

für die Union einen zusätzlichen europäischen Mehrwert erlangt hat 

und wenn nachgewiesen ist, dass die Anforderungen des einschlägigen 

Abschnitts von Kapitel III erfüllt sind, oder alternativ, wenn 

hinreichend begründet ist, dass die einschlägigen Fristen für die 

Erfüllung dieser Anforderungen eingehalten werden; 

c) städtische Knoten in das Transeuropäische Verkehrsnetz aufzunehmen, wenn 

sie nachweislich die Anforderungen gemäß Artikel 40 Absatz 2 erfüllen; 

d) städtische Knoten auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats aus dem 

Transeuropäischen Verkehrsnetz auszuschließen, wenn sie nachweislich die 

Anforderungen gemäß Artikel 40 Absatz 2 nicht mehr erfüllen; 

e) städtische Knoten, die die Anforderungen gemäß Artikel 40 Absatz 2 

erfüllen, auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats in hinreichend 

begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung der einschlägigen Behörden 

des betreffenden städtischen Knotens aus dem Transeuropäischen 

Verkehrsnetz auszuschließen; 
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f) die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 36 Absatz 5 ermittelten Schienen-

Straße-Terminals und Terminals an Binnenwasserstraßen in das 

Transeuropäische Verkehrsnetz aufzunehmen, auf Antrag des betreffenden 

Mitgliedstaats Schienen-Straße-Terminals aus dem Transeuropäischen 

Verkehrsnetz auszuschließen oder auf Antrag des betreffenden 

Mitgliedstaats multimodale Güterterminals gemäß Artikel 36 Absatz 1 

Buchstaben a, b und c aus dem Transeuropäischen Verkehrsnetz 

auszuschließen; oder 

g) auf der Grundlage der von dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 57 

Absatz 1 übermittelten Informationen die Karten der Straßen-, Schienen- und 

Binnenwasserstraßeninfrastruktur anzupassen, jedoch ausschließlich in dem 

Maße, wie die Fertigstellung des Netzes vorangeschritten ist; dabei nimmt die 

Kommission keine Änderungen an der Streckenführung vor, die nicht durch 

die jeweilige Projektgenehmigungsentscheidung abgedeckt sind. 

Die Grundlage für die Anpassungen nach Unterabsatz 1 Buchstabe a sind die 

neuesten Statistiken, die von Eurostat – oder falls diese Statistiken nicht verfügbar 

sind, von den nationalen statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten – veröffentlicht 

wurden, während Jahre, die von unvorhergesehenen Ereignissen beeinflusst 

wurden, die zu einem erheblichen Rückgang der Verkehrsströme führten, 

ausgeschlossen wurden. 
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Wenn städtische Knoten auf Antrag des Mitgliedstaats gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe d aus dem Transeuropäischen Verkehrsnetz ausgeschlossen werden, 

muss dem Antrag die Stellungnahme der einschlägigen Behörden des betreffenden 

städtischen Knotens beigefügt sein. 

Die Anpassung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe g kann die Angleichung des 

Status neuer Bauwerke umfassen, die als gestrichelte Linien auf den Karten in den 

Anhängen gekennzeichnet sind, einschließlich – vorbehaltlich der Zustimmung 

der Nachbarländer oder der Mitgliedstaaten – ihrer grenzüberschreitenden 

Verbindungen. Die Anpassung kann auch vorbehaltlich der Zustimmung der 

beiden beteiligten Mitgliedstaaten die Modernisierung grenzüberschreitender 

Abschnitte umfassen. 

(2) Mit dem delegierten Rechtsakt zur Aufnahme eines städtischen Knotens in 

Anhang II gemäß Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels 

a) werden die in Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben b und c festgelegten Fristen 

um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2030 bzw. bis zum 31. Dezember 2033 

verlängert; und für städtische Knoten, die nach Ablauf der in Artikel 41 

Absatz 1 Buchstabe b oder c festgelegten Fristen in Anhang II aufgenommen 

werden, werden diese Fristen um drei Jahre nach Inkrafttreten dieses 

delegierten Rechtsakts verlängert; und 
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b) wird die geltende Frist für die Erfüllung der Anforderungen gemäß 

Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe d um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2045 

verlängert; und für städtische Knoten, die nach Ablauf der in Artikel 41 

Absatz 1 Buchstabe d festgelegten Frist in Anhang II aufgenommen werden, 

wird diese Frist um fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses delegierten 

Rechtsakts verlängert. 

(3) Mit dem delegierten Rechtsakt zur Aufnahme eines Schienen-Straße-Terminals in 

die Anhänge I und II gemäß Absatz 1 Buchstabe f dieses Artikels 

a) werden die in Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 38 Absatz 2 

festgelegten Fristen um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2033 verlängert; 

und für Schienen-Straße-Terminals, die nach Ablauf der in Artikel 38 

Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 38 Absatz 2 festgelegten Fristen in die 

Anhänge I und II aufgenommen werden, werden diese Fristen um drei 

Jahre nach Inkrafttreten dieses delegierten Rechtsakts verlängert; und 

b) wird die in Artikel 38 Absatz 3 festgelegte Frist um fünf Jahre bis zum 

31. Dezember 2045 verlängert; und für Schienen-Straße-Terminals, die nach 

Ablauf der in Artikel 38 Absatz 3 festgelegten Frist in die Anhänge I und II 

aufgenommen werden, wird diese Frist um fünf Jahre nach Inkrafttreten 

dieses delegierten Rechtsakts verlängert. 

www.parlament.gv.at



 

 477 

(4) Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf Infrastruktur, die durch Erlass 

eines delegierten Rechtsakts nach Absatz 1 in das Transeuropäische Verkehrsnetz 

aufgenommen wird, kommen ab dem Datum des Inkrafttretens dieses delegierten 

Rechtsakts für die Förderung durch die Union im Rahmen der für das 

Transeuropäische Verkehrsnetz verfügbaren Instrumente in Betracht. 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug auf Infrastruktur, die aus dem 

Transeuropäischen Verkehrsnetz ausgeschlossen wird, kommen ab dem Tag nicht 

mehr für eine Förderung in Betracht, an dem der nach Absatz 1 erlassene delegierte 

Rechtsakt in Kraft tritt. Finanzierungs- oder Finanzhilfebeschlüsse, die von der 

Kommission vor diesem Zeitpunkt erlassen wurden, bleiben vom Ende der 

Förderfähigkeit unberührt. 

(5) Vorbehaltlich des Artikels 172 Absatz 2 AEUV wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, zur Aufnahme oder Anpassung der Übersichtskarten über die 

Verkehrsinfrastrukturnetze von Nachbarländern nach Artikel 62 der vorliegenden 

Verordnung delegierte Rechtsakte über die Änderung des Anhangs IV zu erlassen. 

Grundlage dieser delegierten Rechtsakte sind Vereinbarungen auf hoher Ebene 

über Verkehrsinfrastrukturnetze zwischen der Union und den betreffenden 

Nachbarländern. 
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Artikel 59 

Einbindung öffentlicher und privater Beteiligter 

Gegebenenfalls müssen in der Planungs- und Bauphase eines Vorhabens nationale Verfahren 

in Bezug auf die Einbindung und Konsultation regionaler und lokaler Behörden sowie der 

Zivilgesellschaft, die von einem Vorhaben von gemeinsamem Interesse betroffen sind, 

eingehalten werden. Bei Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die in den Geltungsbereich 

der Richtlinie (EU) 2021/1187 fallen, müssen deren Anforderungen eingehalten werden. 

Die Kommission fördert den diesbezüglichen Austausch bewährter Verfahren, insbesondere 

hinsichtlich der Konsultation und Einbindung von besonders schutzbedürftigen Menschen. 

Artikel 60 

Anpassung der nationalen Pläne an die Verkehrspolitik der Union 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die nationalen Pläne und Programme, 

die zum Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes beitragen, mit der 

Verkehrspolitik der Union sowie den Prioritäten und Fristen in dieser Verordnung 

übereinstimmen. Ferner tragen sie unter anderem den Prioritäten in den 

Arbeitsplänen für die jeweiligen Korridore und horizontalen Prioritäten für die 

betreffenden Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den Durchführungsrechtsakten 

gemäß Artikel 55 Absätze 1 und 2 Rechnung. 

▌ 
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(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die jeweiligen Entwürfe der 

nationalen Pläne oder Programme, die zum Ausbau des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes beitragen, oder Zusammenfassungen davon sowie alle 

wesentlichen Änderungen daran so bald wie möglich nach der Einleitung einer 

öffentlichen Konsultation zu diesem Plan oder Programm. 

Die Kommission kann eine Stellungnahme zur Übereinstimmung der Entwürfe der 

nationalen Pläne und Programme mit den Prioritäten in dieser Verordnung und mit 

den Prioritäten in den Arbeitsplänen der jeweiligen Europäischen 

Verkehrskorridore und der horizontalen Prioritäten sowie den gemäß Artikel 55 

Absätze 1 und 2 erlassenen Durchführungsrechtsakten abgeben. Die 

Stellungnahme berührt nicht die Gültigkeit der nationalen Pläne und Programme 

und verhindert nicht ihre Annahme und Anwendung. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission ferner die endgültigen nationalen 

Pläne oder Programme, sobald sie angenommen sind. 
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Artikel 61 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Für die Zwecke von Artikel 23 Absatz 3 Unterabsatz 2 der vorliegenden 

Verordnung wird die Kommission von dem nach Artikel 7 der Richtlinie 

91/672/EWG des Rates62 eingesetzten Ausschuss unterstützt. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

                                                
62 Richtlinie 91/672/EWG des Rates vom 16. Dezember 1991 über die gegenseitige 

Anerkennung der einzelstaatlichen Schifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und 
-personenverkehr (ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 29). 
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Artikel 62 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 3 und 

Artikel 58 Absätze 1 und 5 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren 

ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung nach Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 58 Absätze 1 und 5 

kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der nach Artikel 11 Absatz 3oder Artikel 58 Absätze 1 

und 5 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 

an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 63 

Überprüfung 

(1) Bis zum 31. Dezember 2033 überprüft die Kommission soweit geboten nach 

Konsultation der Mitgliedstaaten und mit Unterstützung der Europäischen 

Koordinatoren die Verwirklichung des Kernnetzes, wobei sie insbesondere die 

Einhaltung der Anforderungen in dieser Verordnung bewertet. 

Die Überprüfung berücksichtigt die von den Europäischen Koordinatoren erstellten 

jährlichen Sachstandsberichte und die Arbeitspläne nach Artikel 52 Absatz 5 

Buchstabe e bzw. Artikel 54 Absatz 1 sowie die in Artikel 60 Absatz 1 genannten 

nationalen Pläne und Programme. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2033 überprüft die Kommission soweit geboten nach 

Konsultation der Mitgliedstaaten und mit Unterstützung der Europäischen 

Koordinatoren die Verwirklichung des erweiterten Kernnetzes und des 

Gesamtnetzes; dabei bewertet sie 

a) die Einhaltung dieser Verordnung; 
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b) die Fortschritte bei der Durchführung dieser Verordnung, einschließlich 

etwaiger Verzögerungen; 

c) die Veränderungen der Personen- und Güterverkehrsströme; 

d) die Entwicklungen bei den Investitionen in die einzelstaatliche 

Verkehrsinfrastruktur; und 

e) den Bedarf an Änderungen dieser Verordnung. 

Bei dieser Evaluierung werden außerdem die Auswirkungen der sich 

weiterentwickelnden Verkehrsmuster und der einschlägigen Entwicklungen bei den 

Plänen für Infrastrukturinvestitionen berücksichtigt. 

(3) Bei der Durchführung dieser Überprüfung bewertet die Kommission, ob davon 

auszugehen ist, dass das in dieser Verordnung vorgesehene erweiterte Kernnetz und 

Gesamtnetz den Kapiteln II, III und IV bis zum 31. Dezember 2040 bzw. bis zum 

31. Dezember 2050 entsprechen werden, wobei sie der wirtschaftlichen Lage und der 

Haushaltslage in der Union und in den einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung trägt. 

Die Kommission bewertet nach Konsultation mit den Mitgliedstaaten, ob das 

erweiterte Kernnetz und das Gesamtnetz in Anbetracht der Entwicklungen bei den 

Verkehrsströmen und der einzelstaatlichen Investitionsplanung geändert werden 

sollten. 
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Artikel 64 

Verzögerte Fertigstellung des Kernnetzes, des erweiterten Kernnetzes und des Gesamtnetzes 

(1) Falls sich der Beginn oder die Fertigstellung der Arbeiten am Kernnetz, am 

erweiterten Kernnetz und am Gesamtnetz gegenüber dem in den 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 55 festgelegten ursprünglichen 

voraussichtlichen Zeitplan beträchtlich verzögert, kann die Kommission den 

betreffenden Mitgliedstaat bzw. die betreffenden Mitgliedstaaten auffordern, die 

Gründe für diese Verzögerung anzugeben. Der Mitgliedstaat bzw. die 

Mitgliedstaaten liefert bzw. liefern diese Begründung innerhalb von drei Monaten 

nach der Aufforderung. Auf der Grundlage der erhaltenen Antwort konsultiert die 

Kommission den betreffenden Mitgliedstaat bzw. die betreffenden Mitgliedstaaten, 

um das Problem, das zu der Verzögerung geführt hat, zu lösen. 

(2) Ist von der Verzögerung ein Abschnitt eines Europäischen Verkehrskorridors 

betroffen, so wird der Europäische Koordinator im Hinblick auf die Unterstützung 

der Mitgliedstaaten bei der Lösung des Problems eingebunden. 

www.parlament.gv.at



 

 486 

(3) Unbeschadet des Verfahrens nach Artikel 258 AEUV und des Artikels 8 Absatz 5 

der vorliegenden Verordnung kann die Kommission nach Abwägung der von den 

beteiligten Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgelegten 

Gründe, falls die beträchtliche Verzögerung bei Beginn oder Fertigstellung der 

Arbeiten am Kernnetz, am erweiterten Netz oder am Gesamtnetz dem Mitgliedstaat 

oder den Mitgliedstaaten anzulasten ist, ohne dass eine angemessene 

Rechtfertigung hierfür vorliegt, den betreffenden Mitgliedstaaten Empfehlungen im 

Hinblick auf die Beseitigung dieser Verzögerung und die Vermeidung oder 

Verringerung weiterer Verzögerungen geben. 

Artikel 65 

Ausnahmen 

Die Bestimmungen über Eisenbahnnetze und insbesondere jegliche Anforderung, Flughäfen 

und Häfen an Eisenbahnnetze anzubinden, sowie die Bestimmungen in Bezug auf 

▌multimodale Güterterminals gelten nicht für Zypern, Malta, Inseln und Gebiete in äußerster 

Randlage, solange in ihrem Staatsgebiet kein Eisenbahnsystem besteht. Die Bestimmungen 

über sichere und gesicherte Parkflächen gelten nicht für Zypern, Malta, Inseln und 

Gebiete in äußerster Randlage. 

Die Bestimmungen über die europäische Regelspurweite von 1 435 mm in Artikel 17 gelten 

nicht für Irland, Inseln und Gebiete in äußerster Randlage. 
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Artikel 66 

Änderung der Verordnung (EU) 2021/1153 

Der Anhang der Verordnung (EU) 2021/1153 wird gemäß Anhang VI dieser Verordnung 

geändert. 

Artikel 67 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 913/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 ▌erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) In dieser Verordnung werden Vorschriften für die Organisation, die Leitung 

und das Management grenzübergreifender Güterverkehrskorridore für einen 

wettbewerbsfähigen Schienengüterverkehr festgelegt mit dem Ziel, ein 

europäisches Schienennetz für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr zu 

schaffen. Es werden Vorschriften für die Organisation, das Management und 

die indikative Investitionsplanung von Güterverkehrskorridoren festgelegt. 

(2) Diese Verordnung gilt für die Leitung, das Management und die Nutzung 

der in Güterverkehrskorridoren befindlichen Schieneninfrastruktur und 

lässt die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Planung und 

Finanzierung von Schieneninfrastruktur unberührt.“ 
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2. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen des 

Artikels 3 der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen 

europäischen Eisenbahnraums*. 

(2) Neben den in Absatz 1 genannten Begriffsbestimmungen bezeichnet der 

Ausdruck 

a) ‚Güterverkehrskorridor‘ die Güterverkehrsstrecken des Europäischen 

Verkehrskorridors gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über 

Leitlinien der Union für den Aufbau des Transeuropäischen 

Verkehrsnetzes** und von Anhang III jener Verordnung, einschließlich 

der Eisenbahninfrastruktur und der dazugehörigen Ausrüstungen und 

Eisenbahndienstleistungen gemäß der Richtlinie 2012/34/EU; 

b) ‚Durchführungsplan‘ das Dokument, in dem die Mittel, die Strategie und 

die Maßnahmen dargelegt sind, die die Beteiligten anzuwenden 

beabsichtigen und die für die Organisation und das Management des 

Güterverkehrskorridors notwendig und ausreichend sind; 

                                                
+ ABl.: Bitte die Nummer und das Datum der Verordnung in Dokument PE-CONS 

.../... (2021/0420(COD)) einfügen. 
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c) ‚Terminal‘ eine am Güterverkehrskorridor gelegene Anlage, die für das 

Be- oder Entladen von Güterzügen und die Integration von 

Schienengüterverkehrsdiensten, Straßen-, See-, Binnenschiffs- und 

Luftverkehrsdiensten, oder für die Bildung von Güterzügen 

beziehungsweise die Änderung ihrer Zusammensetzung eigens 

eingerichtet wurde und in der erforderlichenfalls die Grenzabfertigung an 

den Grenzen zu europäischen Drittländern erfolgt; 

d) ‚Europäischer Koordinator‘ den in Artikel 52 der Verordnung (EU) 

.../...  genannten Koordinator. 

______________ 

* ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 32. 

** ABl. L …“ 

3. Die Überschrift des Kapitels II erhält folgende Fassung: 

„ORGANISATION UND LEITUNG DER GÜTERVERKEHRSKORRIDORE“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS .../... 

(2021/0420(COD)) einfügen. 
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4. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Organisation und Leitung der Güterverkehrskorridore 

▌ 

(1) Ab dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] oder im Falle 

einer Änderung der Streckenführung eines Europäischen Verkehrskorridors 

nach Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/...++ passen die für den 

Güterverkehrskorridor, der Teil dieses Europäischen Verkehrskorridors ist, 

zuständigen Mitgliedstaaten und Infrastrukturbetreiber die Leitung des 

Güterverkehrskorridors innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum dieser 

Änderung an. In hinreichend begründeten Fällen kann diese Frist nach 

Zustimmung der Kommission auf 24 Monate verlängert werden. Der 

Exekutivrat und der Verwaltungsrat des Güterverkehrskorridors erlassen die 

erforderlichen Maßnahmen, um die Organisation und das Management des 

Güterverkehrskorridors gemäß den Artikeln 9 bis 19 dieser Verordnung an 

die neue geografische Streckenführung anzupassen. 

(2) Der Exekutivrat eines Güterverkehrskorridors kann beschließen, sich mit 

Management-, Betriebs- und Interoperabilitätsaspekten der 

grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehrsdienste in diesem Korridor 

zu befassen. Die Artikel 11 und 14 gelten nicht für diese Dienste.“ 
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5. Die Artikel 4 bis 7 werden gestrichen. 

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die betreffenden Mitgliedstaaten richten für jeden Güterverkehrskorridor 

einen Exekutivrat ein, dessen Aufgabe es ist, die allgemeinen Ziele des 

Güterverkehrskorridors festzulegen und die in Absatz 7 des vorliegenden 

Artikels sowie in den Artikeln 9 und 11, Artikel 14 Absatz 1 und 

Artikel 22 ausdrücklich genannten Maßnahmen zu ergreifen und zu 

überwachen. Der Exekutivrat setzt sich aus Vertretern der Behörden der 

betreffenden Mitgliedstaaten zusammen. Der Exekutivrat überprüft 

regelmäßig die Übereinstimmung der allgemeinen Ziele mit den vom 

Verwaltungsrat im Einklang mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c 

definierten Zielen. 

(2) Die betreffenden Betreiber der Infrastruktur und gegebenenfalls die 

betreffenden Zuweisungsstellen im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 der 

Richtlinie 2012/34/EU richten für jeden Güterverkehrskorridor einen 

Verwaltungsrat ein, dessen Aufgabe es ist, die in den Absätzen 5, 7, 8 

und 9 des vorliegenden Artikels sowie in den Artikeln 9 bis 12, 

Artikel 13 Absatz 1, Artikel 14 Absätze 2, 6 und 8, Artikel 16 Absatz 1, 

Artikel 17 Absatz 1, Artikel 18 und 19 der vorliegenden Verordnung 

ausdrücklich vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. Der 

Verwaltungsrat setzt sich aus Vertretern der Betreiber der 

Infrastruktur zusammen.“ 
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b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(2a) Ein Mitgliedstaat, der vor dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] von Artikel 5 Absatz 4 Gebrauch gemacht hat, 

kann beschließen, dass sich ein in seinem Hoheitsgebiet für die 

Eisenbahninfrastruktur verantwortlicher Infrastrukturbetreiber 

während eines Zeitraums von höchstens zehn Jahren ab dem ... 

[Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] nicht an dem 

gemäß Absatz 2 dieses Artikels eingerichteten Verwaltungsrat beteiligt. 

Der betreffende Mitgliedstaat teilt der Kommission und den anderen an 

dem betreffenden Güterverkehrskorridor beteiligten Mitgliedstaaten 

unverzüglich seine Entscheidung mit. 

Der betreffende Mitgliedstaat und der betreffende 

Infrastrukturbetreiber arbeiten in diesem Fall mit dem Verwaltungsrat 

zusammen, wenn dies erforderlich ist, damit der Verwaltungsrat seine 

Aufgaben wahrnehmen kann. 

Ein Mitgliedstaat, der Unterabsatz 1 dieses Absatzes in Anspruch 

nimmt, kann anschließend während des genannten 

Zehnjahreszeitraums jederzeit beschließen, dass sich ein 

Infrastrukturbetreiber, der in seinem Hoheitsgebiet für die 

Eisenbahninfrastruktur verantwortlich ist, an dem gemäß Absatz 2 

dieses Artikels eingerichteten Verwaltungsrat beteiligt. Der betreffende 

Mitgliedstaat teilt der Kommission und den anderen an dem 

betreffenden Güterverkehrskorridor beteiligten Mitgliedstaaten 

unverzüglich seine Entscheidung mit. 
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(2b) Irland kann beschließen, dass sich die Vertreter seiner Behörden und 

ein Infrastrukturbetreiber, der in seinem Hoheitsgebiet für die 

Eisenbahninfrastruktur verantwortlich ist, nicht an dem gemäß 

Absatz 1 eingerichteten Exekutivrat oder dem gemäß Absatz 2 

eingerichteten Verwaltungsrat oder an keinem davon beteiligt. Irland 

teilt der Kommission und den anderen an dem betreffenden 

Güterverkehrskorridor beteiligten Mitgliedstaaten unverzüglich seine 

Entscheidung mit. 

Die Behörden und der betreffende bzw. die betreffenden 

Infrastrukturbetreiber arbeiten in diesem Fall mit dem Exekutivrat und 

dem Verwaltungsrat zusammen, wenn dies erforderlich ist, damit diese 

Gremien ihre Aufgaben wahrnehmen können. 

Irland kann anschließend jederzeit beschließen, dass sich die Vertreter 

seiner Behörden und der bzw. die Infrastrukturbetreiber, die in seinem 

Hoheitsgebiet für die Eisenbahninfrastruktur verantwortlich sind, an 

dem gemäß Absatz 1 eingerichteten Exekutivrat, dem gemäß Absatz 2 

eingerichteten Verwaltungsrat oder an beidem beteiligen. Irland teilt 

der Kommission und den anderen an dem betreffenden 

Güterverkehrskorridor beteiligten Mitgliedstaaten unverzüglich seine 

Entscheidung mit.“ 
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c) Die Absätze 4 bis 8 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Der Exekutivrat fasst seine Beschlüsse in gegenseitigem Einvernehmen 

der Vertreter der Behörden der betreffenden, im Exekutivrat 

vertretenen Mitgliedstaaten. 

(5) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse, einschließlich der 

Beschlüsse über seine Rechtsstellung, den Aufbau seiner 

organisatorischen Struktur, seine Mittel und sein Personal, in 

gegenseitigem Einvernehmen der betreffenden, im Verwaltungsrat 

vertretenen Infrastrukturbetreiber. Der Verwaltungsrat kann eine 

eigenständige juristische Person sein. Er kann die Form einer 

europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung im Sinne der 

Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates vom 25. Juli 1985 über die 

Schaffung einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung 

(EWIV)* haben. 

(6) Die Aufgaben des Exekutivrates und des Verwaltungsrates lassen die 

Unabhängigkeit der Betreiber der Infrastruktur im Sinne des Artikels 4 

Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU unberührt. 
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(7) Der Verwaltungsrat setzt eine beratende Gruppe ein, die sich aus 

Betreibern und Eigentümern der Terminals des Güterverkehrskorridors, 

gegebenenfalls einschließlich der See- und Binnenhäfen, zusammensetzt. 

Die beratende Gruppe kann zu jedem Vorschlag des Verwaltungsrates, 

der unmittelbare Auswirkungen auf Investitionen und auf den Betrieb 

von Terminals hat, Stellung nehmen. Sie kann auch von sich aus 

Stellungnahmen abgeben. Der Verwaltungsrat berücksichtigt jede dieser 

Stellungnahmen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 

Verwaltungsrat und der beratenden Gruppe kann sich letztere an den 

Exekutivrat ▌wenden. Der Exekutivrat unterrichtet den betreffenden 

europäischen Koordinator, agiert als Vermittler und gibt zu gegebener 

Zeit eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab. Der betreffende 

europäische Koordinator kann zu gegebener Zeit ebenfalls eine 

Stellungnahme zu der Angelegenheit abgeben. Die endgültige 

Entscheidung obliegt jedoch dem Verwaltungsrat. 
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(8) Der Verwaltungsrat setzt eine weitere beratende Gruppe ein, die sich aus 

Eisenbahnunternehmen zusammensetzt, die den Güterkorridor nutzen möchten. 

Diese beratende Gruppe kann zu jedem Vorschlag des Verwaltungsrates, der 

Auswirkungen auf diese Unternehmen hat, Stellung nehmen. Sie kann auch 

von sich aus Stellungnahmen abgeben. Der Verwaltungsrat berücksichtigt jede 

dieser Stellungnahmen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 

Verwaltungsrat und der beratenden Gruppe kann sich letztere an den 

Exekutivrat ▌wenden. Der Exekutivrat unterrichtet den europäischen 

Koordinator und die in Artikel 55 der Richtlinie 2012/34/EU genannten 

Regulierungsstellen des betreffenden Güterverkehrskorridors. Der Exekutivrat 

agiert als Vermittler und gibt zu gegebener Zeit eine Stellungnahme zu der 

Angelegenheit ab. Der betreffende europäische Koordinator kann zu 

gegebener Zeit ebenfalls eine Stellungnahme zu der Angelegenheit abgeben. 

Die endgültige Entscheidung obliegt jedoch dem Verwaltungsrat. 

__________________ 

* ABl. L 199 vom 31.7.1985, S. 1.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/34/EU;Year:2012;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:199;Day:31;Month:7;Year:1985;Page:1&comp=


 

 497 

d) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(10) Der Exekutivrat und der Verwaltungsrat arbeiten mit dem betreffenden 

Europäischen Koordinator für den Güterverkehrskorridor zusammen, um 

die Entwicklung des Schienengüterverkehrs entlang des Korridors zu 

unterstützen.“ 

7. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

Maßnahmen zum Ausbau des Güterverkehrskorridors 

(1) Der Verwaltungsrat erstellt spätestens sechs Monate vor Inbetriebnahme des 

Güterverkehrskorridors einen Durchführungsplan. Der Verwaltungsrat 

konsultiert die in Artikel 8 Absätze 7 und 8 genannten beratenden Gruppen 

zum Entwurf des Durchführungsplans. Der Verwaltungsrat übermittelt den 

Durchführungsplan dem Exekutivrat zur Genehmigung. 

Dieser Plan umfasst 

a) eine Beschreibung der Merkmale des Güterverkehrskorridors, 

einschließlich der Engpässe, und das Programm der zur Verbesserung 

seiner Organisation und seines Managements erforderlichen 

Maßnahmen; 

b) die wesentlichen Bestandteile der Studie nach Absatz 3; 
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c) die Ziele für den Güterverkehrskorridor, insbesondere in Bezug auf die 

Leistungsfähigkeit des Güterverkehrskorridors im Sinne von 

Dienstleistungsqualität und Kapazität des Güterverkehrskorridors nach 

Artikel 19 der vorliegenden Verordnung, und gegebenenfalls die 

quantitativen oder qualitativen Vorgaben für diese Ziele. Die Ziele und 

Vorgaben tragen den in Artikel 19 der Verordnung (EU) .../...  

festgelegten Prioritäten Rechnung; 

d) die Maßnahmen zur Umsetzung der Artikel 12 bis 19 und die 

Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 

Güterverkehrskorridors, basierend auf den Ergebnissen der in Artikel 19 

Absatz 3 genannten Bewertung im Hinblick auf die Verwirklichung der 

in Buchstabe c des vorliegenden Absatzes genannten Ziele und 

Vorgaben; 

e) die Auffassungen und Bewertung der beratenden Gruppen, auf die in 

Artikel 8 Absätze 7 und 8 im Hinblick auf den Ausbau des Korridors 

Bezug genommen wird; 

f) eine Zusammenfassung der Zusammenarbeit und der Ergebnisse der 

Konsultation, auf die in Artikel 11 Bezug genommen wird, einschließlich 

der in Artikel 8 Absätze 7 und 8 genannten Stellungnahmen der 

beratenden Gruppen sowie eine Zusammenfassung der Antworten 

sonstiger Beteiligter. 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS .../... 

(2021/0420(COD)) einfügen. 
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Der Verwaltungsrat berücksichtigt bei der Erstellung des Durchführungsplans 

die Ziele und Maßnahmen im in Artikel 54 der Verordnung (EU) .../...+ 

genannten Arbeitsplan des Europäischen Koordinators. Der Durchführungsplan 

enthält einen Bezug zu den Elementen des Arbeitsplans, die für den 

Schienengüterverkehr entlang des Korridors relevant sind. 

Der Verwaltungsrat überprüft regelmäßig die Ziele in Buchstabe c dieses 

Absatzes und die Maßnahmen in Buchstabe d dieses Absatzes und passt sie an, 

basierend auf der in Artikel 19 Absatz 3 genannten Bewertung nach 

Konsultation der in Artikel 8 Absätze 7 und 8 genannten beratenden Gruppen 

und des Europäischen Koordinators. 

(2) Der Verwaltungsrat überprüft den Durchführungsplan regelmäßig, mindestens 

alle vier Jahre, und berücksichtigt dabei die Fortschritte bei der Umsetzung des 

Plans, den Schienengüterverkehrsmarkt in dem Güterverkehrskorridor und das 

anhand der Ziele nach Absatz 1 Buchstabe c ermittelte Leistungsniveau. 

                                                
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS .../... 

(2021/0420(COD)) einfügen. 
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(3) Der Verwaltungsrat führt eine Verkehrsmarktstudie zu den beobachteten und 

erwarteten Änderungen des Verkehrs in dem Güterverkehrskorridor durch, die 

sich auf die verschiedenen Verkehrsarten, sowohl im Hinblick auf den Güter- 

als auch auf den Personenverkehr erstreckt, und aktualisiert diese Studie 

regelmäßig. In dieser Studie werden auch gegebenenfalls die 

sozioökonomischen Kosten und die Vorteile, die mit der Entwicklung des 

Güterverkehrskorridors einhergehen, überprüft. 

(4) Der Durchführungsplan berücksichtigt den Ausbau von Terminals, 

einschließlich der Markt- und vorausschauenden Analyse von multimodalen 

Güterterminals sowie die in Artikel 36 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) 

.../...  genannten Aktionspläne der Mitgliedstaaten für den betreffenden 

Güterverkehrskorridor. 

(5) Der Verwaltungsrat ergreift erforderlichenfalls Maßnahmen, um in Bezug auf 

den Durchführungsplan mit den regionalen oder lokalen Behörden oder beiden 

zusammenzuarbeiten.“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS .../... 

(2021/0420(COD)) einfügen. 
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8. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

Investitionsplanung 

(1) Der Exekutivrat und der Verwaltungsrat eines Güterverkehrskorridors arbeiten 

mit dem betreffenden Europäischen Koordinator des betreffenden 

Güterverkehrskorridors in Bezug auf die Infrastrukturen und den sich aus dem 

Schienengüterverkehr ergebenden Investitionsbedarf zusammen, um die 

Erstellung des in Artikel 54 der Verordnung (EU) .../...+ genannten 

Arbeitsplans zu unterstützen. 

(2) Der Verwaltungsrat konsultiert die in Artikel 8 Absätze 7 und 8 genannten 

beratenden Gruppen im Hinblick auf den Ausbau der Infrastruktur und den 

Investitionsbedarf. Die Konsultation basiert auf einer angemessenen, aktuellen 

Dokumentation der Infrastrukturplanung auf Ebene des Korridors und auf 

einzelstaatlicher Ebene. Die Stellungnahmen der beratenden Gruppen zu 

Investitionen sind hinreichend zu begründen. Der Exekutivrat sorgt für eine 

angemessene Koordinierung zwischen diesen Konsultationstätigkeiten und 

dem Koordinierungsmechanismus auf einzelstaatlicher Ebene, wie in 

Artikel 7e der Richtlinie 2012/34/EU dargelegt. 
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(3) Die Zusammenarbeit und die Konsultation umfassen insbesondere 

a) den für die Infrastruktur- und Investitionsplanung relevanten 

Kapazitätsbedarf des Schienengüterverkehrs, insbesondere für 

Güterzüge mit einer Länge von mindestens 740 m, unter 

Berücksichtigung des Kapazitätsbedarfs nach Artikel 14 Absatz 2 der 

vorliegenden Verordnung und für jede nach Artikel 47 der 

Richtlinie 2012/34/EU als überlastet erklärte Infrastruktur; 

b) die für den Schienengüterverkehr relevanten Infrastrukturanforderungen 

des Transeuropäischen Verkehrsnetzes, wie in den Kapiteln II und III der 

Verordnung (EU) .../...  dargelegt; 

c) den Bedarf an gezielten Investitionen für die Beseitigung lokaler 

Engpässe, Verbesserungen von Knoten und Schienenzugangsstrecken 

oder die technische Ausstattung zur Verbesserung der betrieblichen 

Leistungsfähigkeit.“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS .../... 

(2021/0420(COD)) einfügen. 
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9. In Artikel 13 erhalten die Absätze 3 und 4 folgende Fassung: 

„(3) Die einzige Anlaufstelle fasst einen Beschluss in Bezug auf Anträge auf 

vorab vereinbarte Zugtrassen gemäß Artikel 14 Absatz 3 und auf 

Kapazitätsreserven gemäß Artikel 14 Absatz 5. Sie weist die Trassen in 

Einklang mit den Vorschriften über die Zuteilung von Kapazitäten gemäß 

der Richtlinie 2012/34/EU zu. Sie unterrichtet die zuständigen Betreiber der 

Infrastruktur umgehend über diese Anträge und den gefassten Beschluss. 

(4) Für jeden Antrag auf Infrastrukturkapazität, der nicht gemäß Absatz 3 bewilligt 

werden kann, übermittelt die einzige Anlaufstelle den Antrag auf 

Infrastrukturkapazität unverzüglich an die zuständigen Betreiber der 

Infrastruktur und gegebenenfalls an die betreffenden Zuweisungsstellen im 

Sinne des Artikels 7 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU, die über den Antrag 

in Einklang mit Artikel 38 und mit Kapitel IV Abschnitt 3 der genannten 

Richtlinie befinden, und teilt diese Entscheidung der einzigen Anlaufstelle zur 

weiteren Bearbeitung mit.“ 
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10. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Exekutivrat legt die Rahmenregelung für die Zuweisung von 

Fahrwegkapazität im Güterverkehrskorridor gemäß Artikel 39 der 

Richtlinie 2012/34/EU fest.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Auf der Grundlage der Bewertung nach Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels werden durch die Betreiber der Infrastruktur des 

Güterverkehrskorridors im Voraus vereinbarte grenzüberschreitende 

Zugtrassen für Güterzüge nach dem Verfahren gemäß Artikel 10 der 

Richtlinie 2012/34/EU gemeinsam festgelegt und organisiert, wobei der 

Kapazitätsbedarf anderer Verkehrsarten – einschließlich des 

Personenverkehrs – anzuerkennen ist. Sie erleichtern die Reisezeiten, 

die Häufigkeit, die Abfahrtzeiten und die Ziele und Strecken, die für 

Güterverkehrsleistungen geeignet sind, mit dem Ziel, die Beförderung 

von Gütern durch Güterzüge in dem Güterverkehrskorridor zu fördern. 

Diese vorab vereinbarten Zugtrassen sind spätestens drei Monate vor 

Ablauf der in Anhang VII der Richtlinie 2012/34/EU genannten Frist 

für den Eingang von Anträgen auf Zuweisung von Fahrwegkapazität 

bekanntzugeben. Die Betreiber der Infrastruktur mehrerer 

Güterverkehrskorridore können sich erforderlichenfalls im Hinblick 

auf vorab vereinbarte grenzüberschreitende Zugtrassen, die 

Kapazitäten in den betreffenden Güterverkehrskorridoren bieten, 

untereinander abstimmen.“ 
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c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Falls dies durch den Bedarf auf dem Markt und aufgrund der 

Bewertung gemäß Absatz 2 dieses Artikels gerechtfertigt ist, legen die 

Betreiber der Infrastruktur gemeinsam die Kapazitätsreserven für in 

den Güterverkehrskorridoren verkehrende internationale Güterzüge 

fest, respektieren dabei den Kapazitätsbedarf anderer Verkehrsarten – 

einschließlich des Personenverkehrs – und halten diese Reserven 

innerhalb ihres endgültigen Netzfahrplans zur Verfügung, um auf Ad-

hoc-Anträge auf Zuweisung von Fahrwegkapazität gemäß Artikel 48 

der Richtlinie 2012/34/EU schnell und angemessen reagieren zu 

können. Die Reservierung dieser Kapazitäten ist bis zu dem vom 

Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt vor dem fahrplanmäßigen 

Termin aufrechtzuerhalten. Diese Frist beträgt höchstens 60 Tage.“ 
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d) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Außer in Fällen höherer Gewalt, einschließlich dringender und 

unvorhersehbarer sicherheitsrelevanter Arbeiten, können für den 

erleichterten Güterverkehr gemäß diesem Artikel zugewiesene 

Zugtrassen weniger als zwei Monate vor dem fahrplanmäßigen Termin 

nicht ohne Einwilligung des betreffenden Antragstellers storniert 

werden. In einem solchen Fall bemüht sich der betreffende Betreiber 

der Infrastruktur, dem Antragsteller eine Zugtrasse von gleichwertiger 

Qualität und Zuverlässigkeit vorzuschlagen, die der Antragsteller 

annehmen oder ablehnen kann. Etwaige Rechte des Antragstellers 

gemäß einer Vereinbarung nach Artikel 44 Absatz 1 der 

Richtlinie 2012/34/EU bleiben von dieser Vorschrift unberührt. In 

jedem Fall kann der Antragsteller die Regulierungsstelle gemäß 

Artikel 20 der vorliegenden Verordnung mit der Angelegenheit 

befassen.“ 

e) Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

„(10) Die Bezugnahmen auf Betreiber der Infrastruktur in den Absätzen 4 

und 9 dieses Artikels schließen gegebenenfalls Zuweisungsstellen im 

Sinne des Artikels 7 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU ein.“ 
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11. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Zugelassene Antragsteller 

Abweichend von Artikel 41 Absatz 1 der Richtlinie 2012/34/EU können auch 

Antragsteller, die keine Eisenbahnunternehmen oder internationale 

Gruppierungen von Eisenbahnunternehmen sind, wie zum Beispiel Verlader, 

Spediteure und Betreiber von kombinierten Verkehrsdiensten, im Voraus 

vereinbarte grenzüberschreitende Zugtrassen für Güterzüge gemäß Artikel 14 

Absatz 3 und Kapazitätsreserven gemäß Artikel 14 Absatz 5 beantragen. Um eine 

solche Zugtrasse für den Güterverkehr im Güterverkehrskorridor zu nutzen, 

berufen die Antragsteller ein Eisenbahnunternehmen, eine Vereinbarung mit dem 

Betreiber der Infrastruktur gemäß Artikel 28 der Richtlinie 2012/34/EU 

abzuschließen.“ 

12. Artikel 17 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Jeder betroffene Betreiber der Infrastruktur erstellt im Einklang mit den in 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten gemeinsamen Zielen oder 

Leitlinien oder beidem Vorrangregeln für das Management im Hinblick auf 

die verschiedenen Verkehrsarten in dem Teil der Güterverkehrskorridore, 

für den er zuständig ist. Diese Vorrangregeln werden in den Schienennetz-

Nutzungsbedingungen nach Artikel 27 der Richtlinie 2012/34/EU 

bekanntgegeben.“ 
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13. Artikel 18 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) sämtliche Informationen der gemäß Artikel 27 der Richtlinie 2012/34/EU 

erstellten nationalen Schienennetz-Nutzungsbedingungen, die den 

Güterverkehrskorridor betreffen;“ 

14. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 19 

Dienstleistungsqualität im Güterverkehrskorridor 

(1) Der Verwaltungsrat des Güterverkehrskorridors fördert die Kompatibilität der 

für den Korridor geltenden leistungsabhängigen Entgeltregelungen nach 

Artikel 35 der Richtlinie 2012/34/EU. 

(2) Der Verwaltungsrat kontrolliert die Leistungsfähigkeit der von den 

Infrastrukturbetreibern für die Antragsteller in Erfüllung ihrer wesentlichen 

Funktionen erbrachten Dienste, soweit dies in den Anwendungsbereich der 

Artikel 12 bis 18 gehört, und der Schienengüterverkehrsdienste im 

Güterverkehrskorridor. Die Leistungsfähigkeit wird qualitativ und quantitativ 

kontrolliert, gegebenenfalls auf der Basis von Leistungsindikatoren in Bezug 

auf die Ziele und Vorgaben des Güterverkehrskorridors, wie in Artikel 9 

Absatz 1 Buchstabe c definiert. Der Verwaltungsrat konsultiert die in Artikel 8 

Absätze 7 und 8 genannten beratenden Gruppen und den Europäischen 

Koordinator bezüglich der relevanten Leistungsindikatoren. 
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(3) Der Verwaltungsrat bewertet die Ergebnisse der Kontrolle der 

Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c 

definierten Ziele und Vorgaben und die betrieblichen Prioritäten nach 

Artikel 19 der Verordnung (EU) .../... . 

(4) Der Verwaltungsrat erstellt und veröffentlicht einen jährlichen Bericht über die 

Ergebnisse der gemäß diesem Artikel durchgeführten Tätigkeiten. Der Bericht 

enthält in einem dafür vorgesehenen Abschnitt die Auffassungen der in 

Artikel 8 Absätze 7 und 8 genannten beratenden Gruppen und deren 

Bewertung der Leistungsfähigkeit. Der Verwaltungsrat übermittelt den 

jährlichen Bericht dem Exekutivrat zur Genehmigung.“ 

15. Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die in Artikel 55 der Richtlinie 2012/34/EU genannten 

Regulierungsstellen arbeiten bei der Überwachung des Wettbewerbs im 

Güterverkehrskorridor zusammen. Sie gewährleisten insbesondere den 

diskriminierungsfreien Zugang zum Korridor und sind für die 

Beschwerden im Sinne von Artikel 56 Absatz 1 der genannten 

Richtlinie zuständig. Sie tauschen untereinander erforderliche 

Informationen aus, die sie von den Betreibern der Infrastruktur und 

anderen einschlägigen Beteiligten erhalten haben.“ 

                                                
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS .../... 

(2021/0420(COD)) einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/34/EU;Year:2012;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0420;Code:COD&comp=0420%7C2021%7C


 

 510 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Etwaige beteiligte Vertreter der Betreiber der Infrastruktur im Sinne 

von Artikel 40 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2012/34/EU stellen 

unverzüglich alle Informationen bereit, die zur Bearbeitung der 

Beschwerde oder zur Durchführung der Untersuchung gemäß Absatz 3 

des vorliegenden Artikels erforderlich sind und von der 

Regulierungsstelle des Mitgliedstaats, in dem der beteiligte Vertreter 

ansässig ist, angefordert werden. Diese Regulierungsstelle ist befugt, 

derartige Informationen im Zusammenhang mit der betreffenden 

internationalen Zugtrasse an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels 

genannten Regulierungsstellen weiterzuleiten.“ 

16. Artikel 21 wird gestrichen. 
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17. Die Artikel 22 und 23 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 22 

Kontrolle der Umsetzung 

Der in Artikel 8 Absatz 1 dieser Verordnung genannte Exekutivrat legt der 

Kommission ab dem Zeitpunkt der Einrichtung eines Güterverkehrskorridors alle 

vier Jahre die Ergebnisse des Durchführungsplans für diesen Korridor vor. Die 

Kommission prüft diese Ergebnisse und unterrichtet den in Artikel 62 der 

Richtlinie 2012/34/EU genannten Ausschuss über ihre Prüfung. 

Artikel 23 

Berichterstattung 

Die Anwendung dieser Verordnung wird von der Kommission in regelmäßigen 

Abständen überprüft. Sie übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat 

erstmals bis zum 10. November 2015 und danach alle vier Jahre einen Bericht.“ 

18. Der Anhang wird gestrichen. 
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Artikel 68 

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 wird mit Wirkung vom ... [Datum des Inkrafttretens der 

vorliegenden Verordnung] aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 gelten als Bezugnahmen 

auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in 

Anhang VII zu lesen. 

Artikel 69 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin
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LISTE DER ANHÄNGE 

ANHANG I Karten des Gesamtnetzes, des erweiterten Kernnetzes und des Kernnetzes 

ANHANG II Liste der Knoten des Transeuropäischen Verkehrsnetzes 

ANHANG III Verlauf der Europäischen Verkehrskorridore 

ANHANG IV Indikative Karten des Transeuropäischen Verkehrsnetzes – ausgedehnt auf 

bestimmte Drittländer 

ANHANG V Leitlinien für die Planung einer nachhaltigen urbanen Mobilität in 

städtischen Knoten 

ANHANG VI Änderung der Verordnung (EU) 2021/1153 

ANHANG VII Entsprechungstabelle 

 

(Die Anhänge sind hier aus technischen Gründen nicht abgedruckt. Ihr Inhalt ist abrufbar 
unter https://www.europarl.europa.eu/tent/de) 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0318
Verpackungen und Verpackungsabfälle
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle, zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020
und der Richtlinie (EU) 2019/904 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 94/62/EG 
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0677),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0400/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 20231,

– unter Hinweis auf die begründeten Stellungnahmen, die der französische Senat, das 
italienische Abgeordnetenhaus und der italienische Senat gemäß dem Protokoll Nr. 2
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegt haben und in denen erklärt wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts 
nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 114.
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– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des Ausschusses 
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9‑0319/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 22. November 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P9_TA(2023)0425). 
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P9_TC1-COD(2022)0396 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle, zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2019/904 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
94/62/EG* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 114. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Produkte benötigen geeignete Verpackungen als Schutz und um problemlos von dem Ort, 

an dem sie hergestellt werden sollen, zum Ort ihres Verbrauchs transportiert werden zu 

können. Für das Funktionieren des Binnenmarkts für Produkte ist es von entscheidender 

Bedeutung, Hindernisse auf dem Binnenmarkt für Verpackungen zu vermeiden. 

Fragmentierte Vorschriften und unklare Anforderungen verursachen Unsicherheit und 

zusätzliche Kosten für die Wirtschaftsakteure. 

(2) Darüber hinaus werden bei der Herstellung von Verpackungen große Mengen an 

Primärrohstoffen verbraucht – 40 % der in der Union verwendeten Kunststoffe und 50 % 

des Papiers sind für Verpackungen bestimmt – und Verpackungen machen 36 % der 

Siedlungsabfälle aus. Die großen und ständig zunehmenden Mengen an Verpackungen 

sowie ein geringes Maß an Wiederverwendung und Sammlung sowie schlechtes Recycling 

stellen erhebliche Hindernisse bei der Verwirklichung einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft 

dar. ▌Mit dieser Verordnung sollten daher Vorschriften für den gesamten Lebenszyklus 

von Verpackungen festgelegt werden, die zu einem effizienten Funktionieren des 

Binnenmarkts beitragen, indem nationale Maßnahmen harmonisiert werden und 

gleichzeitig die schädlichen Auswirkungen von Verpackungen und Verpackungsabfällen 

auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden und verringert werden. Durch 

die Festlegung von Maßnahmen im Einklang mit der Abfallhierarchie sollte diese 

Verordnung zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. 

(3) Die Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates3 enthält 

Anforderungen für die Mitgliedstaaten in Bezug auf Verpackungen, beispielsweise 

grundlegende Anforderungen im Hinblick auf die Zusammensetzung der Verpackungen 

und ihre Wiederverwendbarkeit und Verwertbarkeit, und durch die Richtlinie werden 

Zielvorgaben für die Verwertung und das Recycling festgelegt. 

                                                
3 Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 

über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10). 
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(4) Im Jahr 2014 hat die Kommission in ihrer Eignungsprüfung in Bezug auf die Richtlinie 

94/62/EG empfohlen, die grundlegenden Anforderungen ▌,die als ein entscheidendes 

Instrument zur Erreichung einer besseren Umweltverträglichkeit von Verpackungen 

angesehen wurden, anzupassen, um sie „konkreter und leichter durchsetzbar“ zu 

gestalten und sie zu stärken. 

(5) Im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal, der in der Mitteilung der Kommission 

vom 11. Dezember 2019 dargelegt wurde, enthält der neue „Aktionsplan für die 

Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa“, der in der 

Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 dargelegt wurde, die Verpflichtung, die 

grundlegenden Anforderungen an Verpackungen zu verschärfen, damit alle Verpackungen 

bis 2030 wiederverwendbar oder recyclingfähig sind, und andere Maßnahmen in Betracht 

zu ziehen, um (übermäßige) Verpackungen und Verpackungsabfälle zu verringern, die 

Gestaltung zur Wiederverwendung und die Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu 

verbessern, die Komplexität von Verpackungsmaterialien zu verringern und Anforderungen 

an den Rezyklatanteil in Kunststoffverpackungen einzuführen. In dem Aktionsplan wird 

ferner das Erfordernis hervorgehoben, Lebensmittelabfälle zu verringern. Die 

Kommission verpflichtet sich, zu prüfen, ob eine unionsweite Kennzeichnung eingeführt 

werden kann, die die korrekte Trennung von Verpackungsabfällen an der Quelle erleichtert. 
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(6) Kunststoffverpackungen sind das Material mit der höchsten CO2-Intensität. Im Hinblick 

auf die Nutzung fossiler Brennstoffe ist das Recycling von Kunststoffabfällen etwa 

fünfmal besser als die energetische Verwertung durch Verbrennung. Im Einklang mit der in 

der Mitteilung der Kommission vom 16. Januar 2018 dargelegten europäischen Strategie 

für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft enthält der Aktionsplan für die 

Kreislaufwirtschaft die Verpflichtung, mehr recycelte Kunststoffe zu verwenden und zu 

einer nachhaltigeren Verwendung von Kunststoffen beizutragen. Der Unionshaushalt und 

das Eigenmittelsystem tragen zur Verringerung der Umweltverschmutzung durch 

Verpackungsabfälle aus Kunststoff bei. Mit Wirkung vom 1. Januar 2021 wurde mit dem 

Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates4 ein nationaler Beitrag eingeführt, der im 

Verhältnis zur Menge an Verpackungsabfällen aus Kunststoff berechnet wird, die in den 

einzelnen Mitgliedstaaten nicht recycelt werden. Diese Eigenmittel gehören zu den 

Anreizen zur Verringerung des Verbrauchs von Einwegkunststoffen, zur Förderung des 

Recyclings und zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft. 

(7) In seinen am 11. Dezember 2020 angenommenen Schlussfolgerungen mit dem Titel „Den 

Aufbau kreislauffähig und grün gestalten“ betonte der Rat, dass bei der Überarbeitung der 

Richtlinie 94/62/EG die Bestimmungen aktualisiert und konkretere, wirksamere und 

leichter umsetzbare Bestimmungen festgelegt werden sollten, um nachhaltige 

Verpackungen im Binnenmarkt zu fördern und die Komplexität von Verpackungen zu 

minimieren und so wirtschaftlich machbare Lösungen zu fördern und die 

Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu verbessern sowie 

besorgniserregende Stoffe in Verpackungsmaterial, insbesondere im Hinblick auf 

Materialien von Lebensmittelverpackungen, auf ein Mindestmaß zu reduzieren; außerdem 

sollen Verpackungen auf leicht verständliche Weise gekennzeichnet werden, um die 

Verbraucher über die Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu informieren und darüber, 

wo Verpackungsabfälle entsorgt werden sollten, um das Recycling zu erleichtern. 

                                                
4 Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 über das 

Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2014/335/EU, Euratom (ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1). 
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(8) In seiner Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen Aktionsplan für die 

Kreislaufwirtschaft5 bekräftigte das Europäische Parlament das Ziel, alle Verpackungen 

bis 2030 auf wirtschaftlich tragfähige Weise wiederverwendbar oder recyclingfähig zu 

machen, und forderte die Kommission auf, einen Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, der 

Maßnahmen und Ziele zur Abfallreduzierung sowie ehrgeizige grundlegende 

Anforderungen für die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle enthält, um 

übermäßige Verpackungen – auch im elektronischen Handel – zu verringern, die 

Recyclingfähigkeit zu verbessern, die Komplexität von Verpackungen so gering wie 

möglich zu halten, den Rezyklatanteil zu erhöhen, die Verwendung gefährlicher und 

schädlicher Stoffe schrittweise einzustellen und die Wiederverwendung zu fördern. 

(9) Diese Verordnung ergänzt die Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates6+, in der Verpackungen nicht als spezifische Produktkategorie behandelt werden. 

Es sei jedoch daran erinnert, dass in delegierten Rechtsakten, die auf der Grundlage der 

Verordnung (EU) 2024/...++ erlassen werden, zusätzliche oder detailliertere Anforderungen 

für die Verpackung bestimmter Produkte festgelegt werden können, insbesondere in 

Bezug auf die Minimierung von Verpackungen, sofern durch die Gestaltung oder 

Neugestaltung von Produkten umweltschonendere Verpackungen verwendet werden 

können. 

                                                
5 ABl. C 465 vom 17.11.2021, S. 11. 
6 Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für 
nachhaltige Produkte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung 
(EU) 2023/1542 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG (ABl. L, ..., ELI: ...). 

+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 106/23 (2022/0095(COD)) 
enthaltenen Verordnung und in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle der genannten Verordnung einfügen. 

++ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 (2022/0095 
(COD)) einfügen. 
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(10) Diese Verordnung sollte für alle in der Union in Verkehr gebrachten Verpackungen und für 

alle Verpackungsabfälle gelten, unabhängig von der Art der Verpackung oder dem 

verwendeten Material. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte die Definition von 

Verpackungen aus der Richtlinie 94/62/EG neu gefasst werden, ohne den Inhalt zu 

verändern. Verkaufsverpackungen, Umverpackungen und Transportverpackungen sollten 

getrennt definiert werden, um Dopplungen in der Terminologie zu vermeiden. Demzufolge 

entsprechen die Verkaufsverpackungen den Erstverpackungen, die Umverpackungen den 

Zweitverpackungen und die Transportverpackungen den Drittverpackungen. 

(11) Becher, Lebensmittelbehälter, Brottüten oder andere Gegenstände, die eine 

Verpackungsfunktion erfüllen können, sollten nicht als Verpackung betrachtet werden, 

wenn sie dafür ausgelegt und vorgesehen sind, vom Endvertreiber leer verkauft zu 

werden. Solche Gegenstände sollten nur als Verpackung betrachtet werden, wenn sie für 

die Befüllung in der Verkaufsstelle ausgelegt und vorgesehen sind – in diesem Fall 

würden sie als „Serviceverpackung“ gelten – oder wenn sie vom Endvertreiber mit 

Lebensmittel‑ und Getränkeinhalt verkauft werden, sofern sie eine Verpackungsfunktion 

erfüllen. 

(12) Die Begriffsbestimmung von Primärproduktionsverpackungen sollte nicht zu einer 

Erweiterung der Produkte, die als Verpackungen im Sinne dieser Verordnung gelten, 

führen. Durch die Einführung der Begriffsbestimmung und ihre Verwendung in der 

Begriffsbestimmung von „Hersteller“ wird sichergestellt, dass die juristische oder 

natürliche Person, die diese Art von Verpackung erstmals bereitstellt, als Hersteller im 

Sinne dieser Verordnung gilt und nicht die Unternehmen des Primärsektors 

(z. B. Landwirte), die solche Verpackungen verwenden. 
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(13) Ein Gegenstand, der integraler Bestandteil eines Produkts ist und erforderlich ist, um 

diesem Produkt während seiner gesamten Lebensdauer als Behältnis zu dienen, ihm Halt 

zu geben oder es haltbar zu machen, und bei dem alle Elemente dieses Gegenstands dazu 

bestimmt sind, zusammen verwendet, verbraucht oder entsorgt zu werden, sollte nicht als 

Verpackung betrachtet werden, da seine Funktion untrennbar damit verbunden ist, dass es 

Teil des Produkts ist. Angesichts des Entsorgungsverhaltens der Verbraucher in Bezug auf 

Tee- und Kaffeebeutel sowie Einzelportionseinheiten für Kaffee- oder Teesysteme, die in 

der Praxis zusammen mit dem Produktrückstand entsorgt werden, was zu einer 

Kontamination der Kompost- und Recyclingströme führt, sollten diese speziellen 

Gegenstände jedoch als Verpackung behandelt werden. Dies steht im Einklang mit dem 

Ziel, die getrennte Sammlung von Bioabfällen gemäß Artikel 22 der Richtlinie 2008/98/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates7 zu fördern, und gewährleistet die Kohärenz 

in Bezug auf die finanziellen und betrieblichen Verpflichtungen am Ende der Lebensdauer. 

Farben, Tinten, Firnisse, Lacke und Klebstoffe, die direkt auf einem Produkt angebracht 

sind, sollten nicht unter die Definition von „Verpackungen“ fallen. Hingegen fallen 

Etiketten, die unmittelbar am Produkt hängen oder befestigt sind, einschließlich 

Aufkleber, die an Obst und Gemüse angebracht sind, unter die Definition von 

„Verpackungen“, da es sich bei dem Klebstoff um ein Klebemittel und nicht um ein 

Etikett handelt. Wenn ein bestimmtes Material, aus dem eine Verpackungseinheit 

besteht, nur einen unwesentlichen Teil der Verpackungseinheit und in keinem Fall mehr 

als 5 % ihrer Gesamtmasse ausmacht, sollte zudem eine solche Verpackungseinheit nicht 

als Verbundverpackung gelten. In der Begriffsbestimmung für Verbundverpackungen in 

der vorliegenden Verordnung sollten Einwegverpackungen, die teilweise aus 

Kunststoffen bestehen, unabhängig vom Schwellenwert nicht von den Anforderungen 

der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates8 über die 

Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 

ausgenommen werden. 

                                                
7 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 
vom 22.11.2008, S. 3). 

8 Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 
über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 
(ABl. L 155 vom 12.6.2019, S. 1). 
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(14) Verpackungen sollten nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den in dieser 

Verordnung festgelegten Nachhaltigkeits‑ und Kennzeichnungsanforderungen 

entsprechen. Als Inverkehrbringen sollte gelten, wenn die Verpackung erstmals auf dem 

Unionsmarkt bereitgestellt wird, indem sie vom Hersteller oder Einführer im Rahmen 

einer Geschäftstätigkeit gegen ein Entgelt oder unentgeltlich für den Handel, zum 

Verbrauch oder zur Verwendung abgegeben wird. Daher sollten Verpackungen, die 

bereits vor dem Geltungsbeginn der einschlägigen Anforderungen in der Union in 

Verkehr gebracht wurden und sich in den Lagerbeständen von Vertreibern, 

einschließlich Einzelhändlern und Großhändlern, befinden, diesen Anforderungen nicht 

genügen müssen. 

(15) Im Einklang mit der in ▌der Richtlinie 2008/98/EG festgelegten Abfallhierarchie sowie 

mit dem Lebenszykluskonzept, mit dem das beste Gesamtergebnis für die Umwelt erbracht 

werden soll, sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen darauf abzielen, 

die Menge der in Verkehr gebrachten Verpackungen in Bezug auf Volumen und Gewicht zu 

verringern und das Entstehen von Verpackungsabfällen zu verhindern, insbesondere durch 

die Minimierung von Verpackungen, die Vermeidung von unnötigen Verpackungen und 

eine verstärkte Wiederverwendung von Verpackungen. Darüber hinaus wird mit den 

Maßnahmen das Ziel verfolgt, die Verwendung von recycelten Materialien in 

Verpackungen, insbesondere in Kunststoffverpackungen, bei denen der Rezyklatanteil sehr 

gering ist, durch den Ausbau hochwertiger Recyclingsysteme zu fördern, wodurch die 

Recyclingquoten für alle Verpackungen erhöht werden und die Qualität der daraus 

resultierenden Sekundärrohstoffe verbessert wird, und gleichzeitig andere Formen der 

Verwertung und Beseitigung zu reduzieren. 
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(16) Im Einklang mit der Abfallhierarchie, nach der die Abfallbeseitigung über Deponien die 

am wenigsten präferierte Option ist, sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Maßnahmen die Menge an deponierten Verpackungsabfällen verringern. 

(17) Verpackungen sollten so gestaltet, gefertigt und vertrieben werden, dass sie so oft wie 

möglich wiederverwendet oder hochwertig recycelt werden können und dass ihre 

Auswirkungen auf die Umwelt während ihres gesamten Lebenszyklus und des 

Lebenszyklus der Produkte, für die sie konzipiert wurden, so gering wie möglich gehalten 

werden. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um diese Verordnung zu ergänzen, indem sie für wiederverwendbare 

Verpackungen in bestimmten Verpackungskategorien eine Mindestzahl von 

Kreislaufdurchgängen festlegt. 

(18) Im Einklang mit den Zielen des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft ▌und der 

Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel „Chemikalienstrategie 

für Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie Umwelt“ (im Folgenden 

„Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit“), und um einen verantwortungsvollen Umgang 

mit Chemikalien während ihres gesamten Lebenszyklus sowie den Übergang zu einer 

schadstofffreien Kreislaufwirtschaft sicherzustellen und angesichts der Bedeutung von 

Verpackungen für den Alltag, ist es erforderlich, dass in dieser Verordnung die 

Auswirkungen von Verpackungen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt sowie auf 

die allgemeine Nachhaltigkeitsleistung – auch im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft – 

angegangen werden, die sich aus dem Vorhandensein besorgniserregender Stoffe 

während des gesamten Lebenszyklus von Verpackungen, von der Herstellung über die 

Verwendung bis zum Ende des Lebenszyklus, einschließlich der Abfallbewirtschaftung, 

ergeben. 

www.parlament.gv.at



 

 11 

 

(19) Unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts sollten 

Verpackungen so gestaltet und hergestellt werden, dass bestimmte Schwermetalle und 

andere besorgniserregende Stoffe in ihrer Zusammensetzung begrenzt werden. Wie in der 

Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit dargelegt, sollen besorgniserregende Stoffe so 

wenig wie möglich verwendet und, soweit möglich, substituiert werden; für nicht 

wesentliche gesellschaftliche Verwendungszwecke, insbesondere in Verbraucherprodukten, 

muss nach und nach auf die schädlichsten Chemikalien verzichtet werden. 

Dementsprechend sollte die Verwendung besorgniserregender Stoffe als Bestandteile des 

Verpackungsmaterials oder einer Komponente der Verpackung minimiert werden, um 

sicherzustellen, dass sich Verpackungen sowie aus Verpackungen recycelte Materialien 

während ihres gesamten Lebenszyklus nicht nachteilig auf die menschliche Gesundheit 

oder die Umwelt auswirken. 

(20) Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind eine Gruppe Tausender 

synthetischer Chemikalien, die sowohl in der Union als auch in der übrigen Welt in 

einer breiten Palette von Anwendungen eingesetzt werden. In Bezug auf die PFAS-

Menge in Tonnen sind Lebensmittelkontaktmaterialien und Verpackungen, die mit 

Lebensmitteln in Berührung kommen, einer der wichtigsten Sektoren. Alle PFAS, die in 

den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sind entweder selbst sehr persistent 

oder werden in der Umwelt zu sehr persistenten PFAS abgebaut. Bei besonderer 

Betrachtung der Endpunkte für die menschliche Gesundheit, die nach einer 

langfristigen Exposition von Menschen als besonders besorgniserregend gelten, 

d. h. Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, einschließlich Auswirkungen 

auf oder durch Laktation, und spezifische Zielorgan-Toxizität hat eine große Zahl an 

PFAS eine Einstufung für mindestens einen dieser fünf Endpunkte; basierend auf den 

physikalischen Eigenschaften von PFAS, insbesondere Persistenz, sowie den 

festgestellten Auswirkungen einiger PFAS auf die Gesundheit stellen PFAS eine Gefahr 

für die Umwelt und die menschliche Gesundheit dar. 
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(21) PFAS in Lebensmittelkontaktmaterialien führen unweigerlich zu einer Exposition von 

Menschen. Da die Gefahren durch PFAS nicht mit einem Schwellenwert verbunden 

sind, stellt die Exposition gegenüber PFAS aus Lebensmittelkontaktmaterialien ein 

unannehmbares Risiko für die menschliche Gesundheit dar. PFAS sollten daher in 

Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, beschränkt werden. Um 

Überschneidungen mit den in anderen Rechtsakten der Union festgelegten 

Beschränkungen für die Verwendung von PFAS zu vermeiden, sollte die Kommission 

eine Evaluierung durchführen, um zu bewerten, ob diese Beschränkung geändert oder 

aufgehoben werden muss. 

(22) Bei Bisphenol A (BPA) handelt es sich um eine chemische Verbindung, die bei der 

Herstellung von Materialien verwendet wird, die mit Lebensmitteln in Berührung 

kommen, etwa bei Mehrweggeschirr aus Kunststoff oder Auskleidungen von Dosen, 

hauptsächlich als Schutzschicht. Nach einer 2023 von der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA) veröffentlichten Bewertung kann die Exposition 

gegenüber BPA, die durch den Übergang in Lebensmittel und Getränke und die 

anschließende Aufnahme durch die Verbraucher auftreten kann, auf niedrigem Niveau 

ein Risiko für Verbraucher darstellen. 

(23) In Anbetracht des laufenden Verfahrens zu Bisphenol A (BPA) wird im Einklang mit den 

Befugnissen, die der Kommission mit der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 über Materialien, die mit Lebensmitteln in 

Berührung kommen können, übertragen wurden, eine Beschränkung der Verwendung 

von BPA unter anderem für alle Lebensmittelverpackungen gelten. Diese 

vorgeschlagene Beschränkung wird voraussichtlich vor Ende 2024 mit einem 

allgemeinen Übergangszeitraum von 18 Monaten angenommen. 

                                                
9 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG 
und 89/109/EWG (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4). 
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(24) Im Einklang mit dem in der Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2021 dargelegten 

EU-Aktionsplan „Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und Boden“ sollte die Politik der 

Union sich auf den Grundsatz stützen, dass vorbeugende Maßnahmen an der Quelle 

ergriffen werden sollten. Die Kommission betont in der Chemikalienstrategie für 

Nachhaltigkeit, dass die Verordnungen (EG) Nr. 1907/200610 und (EG) Nr. 1272/200811 

des Europäischen Parlaments und des Rates als die Eckpfeiler der Chemikalienregulierung 

in der Union gestärkt und durch kohärente Konzepte für die Beurteilung und das 

Management von Chemikalien in bestehenden sektorspezifischen Rechtsvorschriften 

ergänzt werden sollten. Die Verwendung von Stoffen in Verpackungen und 

Verpackungsbestandteilen wird somit an der Quelle beschränkt; die Stoffe werden in erster 

Linie durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß den in Titel VIII festgelegten 

Vorschriften und Verfahren geregelt, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt in 

allen Abschnitten des Lebenszyklus des Stoffes, einschließlich der Abfallphase, zu 

schützen. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die ▌genannte Verordnung für 

den Erlass oder die Änderung von Beschränkungen für Stoffe gilt, die zur Verwendung 

bei der Herstellung von Verpackungen oder Verpackungsbestandteilen erzeugt oder dabei 

verwendet werden, sowie für das Inverkehrbringen von Stoffen, die in Verpackungen oder 

Verpackungsbestandteilen enthalten sind.  

                                                
10 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur 
Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG 
und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

11 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, 
S. 1). 
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In Bezug auf Verpackungen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 

Nr. 1935/2004 fallen, sei daran erinnert, dass mit dieser Verordnung für ein hohes 

Verbraucherschutzniveau bei verpackten Lebensmitteln gesorgt werden soll. Es ist 

möglich, dass Stoffe in Verpackungen, Verpackungsbestandteilen und 

Verpackungsabfällen auch Beschränkungen gemäß anderen Rechtsakten der Union 

unterliegen, wie z. B. Beschränkungen und Verboten für persistente organische 

Schadstoffe gemäß der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und 

des Rates12. 

(25) Zusätzlich zu den in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthaltenen 

Beschränkungen und, soweit für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in 

Berührung kommen, anwendbar, zu der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 ist es aus 

Gründen der Kohärenz angezeigt, bestehende Beschränkungen für Blei, Cadmium, 

Quecksilber und sechswertiges Chrom in Verpackungen oder Verpackungsbestandteilen 

beizubehalten. 

                                                
12 Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 169 vom 25.6.2019, 
S. 45). 
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(26) In den Entscheidungen 2001/171/EG13 und 2009/292/EG14 der Kommission, die gemäß der 

Richtlinie 94/62/EG erlassen wurden, sind Ausnahmen von den Bestimmungen zu den 

Konzentrationen von Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom in 

Verpackungen oder Verpackungsbestandteilen festgelegt, die auch im Rahmen dieser 

Verordnung beibehalten werden sollten. Um diese Ausnahmen jedoch zu ändern oder 

aufzuheben ▌oder um die Konzentrationsgrenzwerte für die genannten Metalle in dieser 

Verordnung zu senken, um sie an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 

anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 290 AEUV zu erlassen. Auf der Grundlage der Chemikalienstrategie für 

Nachhaltigkeit gilt für Primärrohstoffe und recyceltes Material grundsätzlich derselbe 

Grenzwert in Bezug auf gefährliche Stoffe. Es können allerdings außergewöhnliche 

Umstände vorliegen, die eine Ausnahme von diesem Grundsatz erforderlich machen 

können. In solchen Fällen sollte die Verwendung unterschiedlicher Grenzwerte für 

recyceltes Material und für Primärrohstoffe auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung 

begründet werden. Sollte die Kommission die bestehenden Ausnahmen in Bezug auf die 

Konzentrationen von Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom ändern, so 

sollte sie diesem Grundsatz Rechnung tragen. 

                                                
13 Entscheidung 2001/171/EG der Kommission vom 19. Februar 2001 zur Festlegung der 

Bedingungen, unter denen die in der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle festgelegten Schwermetallgrenzwerte nicht für Glasverpackungen 
gelten (ABl. L 62 vom 2.3.2001, S. 20). 

14 Entscheidung 2009/292/EG der Kommission vom 24. März 2009 zur Festlegung der 
Bedingungen, unter denen die in der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle festgelegten 
Schwermetallgrenzwerte nicht für Kunststoffkästen und -paletten gelten (ABl. L 79 vom 
25.3.2009, S. 44). 
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(27) Unbeschadet der Beschränkung von PFAS sollte diese Verordnung keine Beschränkung 

der Verwendung von Stoffen aus Gründen der chemischen Sicherheit oder aus Gründen 

der Lebensmittelsicherheit ermöglichen, es sei denn, es besteht eine unannehmbare 

Gefahr für die Gesundheit und die Umwelt; dies gilt unter anderem für die 

Beschränkungen für Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom, die bereits auf 

der Grundlage der Richtlinie 94/62/EG eingeführt wurden und die im Rahmen dieser 

Verordnung weiterhin geregelt werden sollten, da diese Beschränkungen auch Gegenstand 

anderer Rechtsakte der Union sind. Die Verordnung sollte dennoch auch die 

Beschränkung von Stoffen ermöglichen (in erster Linie aus anderen Gründen als der 

chemischen Sicherheit oder der Lebensmittelsicherheit), die in Verpackungen und 

Verpackungsbestandteilen enthalten sind oder bei deren Herstellungsverfahren verwendet 

werden und die sich negativ auf die Nachhaltigkeit von Verpackungen – insbesondere im 

Hinblick auf das Kreislaufprinzip, die Wiederverwendung und die Recyclingverfahren – 

auswirken. 
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(28) Verpackungen so zu gestalten, dass sie recycelt werden können, wenn sie zu 

Verpackungsabfällen werden, ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um die 

Kreislauffähigkeit von Verpackungen zu verbessern, die Recyclingquoten von 

Verpackungen zu erhöhen und die Verwendung von recycelten Materialien in 

Verpackungen zu fördern. Für eine Reihe von Verpackungsformaten wurden im Rahmen 

freiwilliger Branchenregelungen Kriterien für die recyclingorientierte Gestaltung von 

Verpackungen festgelegt; dies betrifft auch einige Mitgliedstaaten, die diese Kriterien für 

die Zwecke der Anpassung der Gebühren im Zusammenhang mit der erweiterten 

Herstellerverantwortung eingeführt haben. Um Hindernisse auf dem Binnenmarkt zu 

vermeiden und gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Industrie zu schaffen sowie um 

die Nachhaltigkeit von Verpackungen zu fördern, ist es wichtig, verbindliche 

Anforderungen an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen festzulegen, indem die 

Kriterien und die Methode für die Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen 

auf der Grundlage einer Methode für die recyclingorientierte Gestaltung auf Unionsebene 

harmonisiert werden. Um das im Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft festgelegte Ziel, 

dass bis 2030 alle Verpackungen in wirtschaftlich tragfähiger Weise recyclingfähig ▌sein 

sollen, zu erreichen, sollten recyclingfähige Verpackungen recyclingorientiert gestaltet 

sein und auf der Grundlage von Kriterien der recyclingorientierten Gestaltung für die in 

Anhang II aufgeführten Verpackungskategorien Leistungsstufen für die Recyclingfähigkeit 

von Verpackungen, unterteilt in die Stufen A, B oder C, festgelegt werden, sodass die 

Verpackungen als recyclingfähig gelten sollten und folglich in Verkehr gebracht werden 

dürfen. Liegt eine Verpackung unterhalb der Stufe C, so sollte sie als technisch nicht 

recyclingfähig gelten, und ihr Inverkehrbringen sollte beschränkt werden. Verpackungen 

sollten diesen Kriterien jedoch erst ab dem 1. Januar 2030 genügen müssen, um den 

Wirtschaftsakteuren ausreichend Zeit zur Anpassung zu geben. Ab dem 1. Januar 2038 

müssen Verpackungen der Stufe B entsprechen, damit sie in Verkehr gebracht werden 

können. 
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(29) „Recycling von Materialien“ im Sinne dieser Verordnung sollte die Begriffsbestimmung 

für „Recycling“ und „stoffliche Verwertung“ der Richtlinie 2008/98/EG ergänzen. Das 

Recycling von Materialien hält die Ressourcen innerhalb der Kreislaufwirtschaft in 

Umlauf und sollte daher die biologische Abfallbehandlung ausschließen. Die 

Begriffsbestimmung für „Recycling von Materialien“ sollte die Berechnung der 

Recyclingziele, die gemäß dieser Verordnung für die Mitgliedstaaten festgesetzt werden, 

nicht berühren. Diese Zielvorgaben und ihre Berechnung stützen sich auf die 

Begriffsbestimmung für „Recycling“ der Richtlinie 2008/98/EG. 

(30) Hochwertiges Recycling bedeutet, dass die recycelten Materialien aufgrund ihrer 

bewahrten technischen Merkmale die gleiche oder eine höhere Qualität als der 

Ausgangsstoff aufweisen und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder 

ähnliche Nutzungen verwendet werden können. Recycelte Materialien können 

mehrmals recycelt werden. Um die Erzeugung von recycelten Rohstoffen von hoher 

Qualität zu ermöglichen, ist das Sammeln von ordnungsgemäß getrennten 

Verpackungsabfällen von entscheidender Bedeutung. Der Unterschied zwischen dem 

Recycling von Materialien und hochwertigem Recycling besteht darin, dass beim 

Recycling von Materialien die Verpackungsmaterialien zu Materialien recycelt werden, 

während beim hochwertigen Recycling die Verpackungen zu Materialien von solcher 

Qualität recycelt werden, dass sie in derselben Qualitätsstufe für Verpackungen oder 

andere Nutzungen, bei denen die Qualität des recycelten Materials bewahrt wird, 

verwendet werden können. 
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(31) Da durch die Bewertung der recyclingorientierten Gestaltung allein nicht sichergestellt 

werden kann, dass Verpackungen in der Praxis recycelt werden, ist es notwendig, eine 

einheitliche Methode und einen Überwachungsmechanismus entlang der Produktkette 

festzulegen, mit dem sichergestellt wird, dass Verpackungsabfälle in großem Maßstab 

wirksam auf der Grundlage einer getrennten Sammlung nach dem etablierten Stand der 

Technik und etablierter Sortier- und Recyclingverfahren, die in einem operativen Umfeld 

erprobt wurden, recycelt werden. Folglich sollte ab 2035 eine neue Bewertung auf der 

Grundlage der Menge (Gewicht) des Materials durchgeführt werden, das aus jeder der 

Verpackungskategorien tatsächlich recycelt wurde, gemäß der auf Artikel 6 beruhenden 

Methode und den auf Artikel 6 beruhenden Schwellenwerten. Die Schwellenwerte für 

„in großem Maßstab recycelt“ sollten unter Berücksichtigung des in dieser Verordnung 

festgelegten Ziels für die jährliche Menge recycelten Materials festgelegt werden. Aller 

Voraussicht nach werden die Mitgliedstaaten der Kommission bereits im Jahr 2030 die 

ersten Daten über die Mengen an Verpackungsabfällen pro Verpackungskategorie, für 

die die Überwachungspflichten gemäß Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 56 

Absatz 4 gelten, gemeldet haben. Die Hersteller, im Falle der individuellen Erfüllung der 

Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung, die betrauten 

Organisationen für Herstellerverantwortung oder die Verpackungsabfallbewirtschafter 

in Fällen, in denen Behörden für die Organisation der Bewirtschaftung von 

Verpackungsabfällen zuständig sind, sollten sicherstellen, dass Verpackungsabfälle 

getrennt gesammelt, sortiert und in bestehenden Infrastrukturen unter Verwendung 

etablierter Verfahren, die in einem operativen Umfeld erprobt wurden, recycelt werden, 

und dem Hersteller alle technischen Unterlagen zur Verfügung stellen, mit denen 

sichergestellt wird, dass Verpackungen in großem Maßstab recycelt werden. 
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(32) Um harmonisierte Vorschriften für die Gestaltung von Verpackungen festzulegen, sodass 

deren Recyclingfähigkeit gewährleistet ist, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV zu erlassen, um detaillierte 

Kriterien für die recyclingorientierte Gestaltung von Verpackungen nach 

Verpackungskategorien festzulegen. Der Kommission sollte ferner die Befugnis 

übertragen werden, Durchführungsrechtsakte zur Beurteilung der Frage zu erlassen, ob 

die Verpackung in großem Maßstab recycelt wird, auch für Kategorien von Verpackungen, 

die nicht in dieser Verordnung aufgeführt sind. ▌ 

(33) Um Innovationen im Bereich der Verpackungen zu fördern, sollte zugelassen werden, dass 

Verpackungen, die innovative Merkmale aufweisen, die zu einer erheblichen Verbesserung 

der Kernfunktion von Verpackungen führen und nachweislich einen Nutzen für die Umwelt 

haben, eine ▌zusätzliche Frist von fünf Jahren erhalten, um die Anforderungen an die 

Recyclingfähigkeit zu erfüllen. Die innovativen Merkmale sollten begründet werden, 

insbesondere in Bezug auf die Verwendung neuer Materialien, und die geplante 

Festlegung eines Recyclingpfads sollte in den technischen Unterlagen erläutert werden, 

die den Verpackungen beigefügt werden. Diese Informationen sollten unter anderem 

verwendet werden, um erforderlichenfalls die Durchführungsrechtsakte über Kriterien 

für die recyclingorientierte Gestaltung zu ändern. Der Wirtschaftsakteur sollte vor dem 

Inverkehrbringen einer innovativen Verpackung dies auch der Kommission und der 

zuständigen Behörde anzeigen. 
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(34) Zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Tier sollten die 

Anforderungen an die Recyclingfähigkeit aufgrund der Art der verpackten Produkte und 

der damit verbundenen Anforderungen nicht verbindlich für Primärverpackungen im Sinne 

der ▌Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates15 ▌und der 

Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16, die in direktem 

Kontakt mit dem Arzneimittel stehen, sowie für äußere Umhüllungen im Sinne der oben 

genannten Rechtsakte gelten, wenn solche Verpackungen notwendig sind, um den 

spezifischen Anforderungen zur Erhaltung der Qualität des Arzneimittels zu genügen.  

                                                
15 Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/82/EG 
(ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43). 

16 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 
28.11.2001, S. 67). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/6;Year2:2019;Nr2:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/6;Year2:2019;Nr2:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/82/EG;Year:2001;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2019;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:67&comp=


 

 22 

Darüber hinaus sollten die Anforderungen an die Recyclingfähigkeit für 

kontaktempfindliche Kunststoffverpackungen von Medizinprodukten, die unter die 

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates17 fallen, und von 

In-vitro-Diagnostika, die unter die Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen 

Parlaments und des Rates18 fallen, für kontaktempfindliche Kunststoffverpackungen von 

für Säuglinge und Kleinkinder bestimmten Lebensmitteln und von Lebensmitteln für 

besondere medizinische Zwecke, die unter die Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates19 fallen sowie für Verpackungen, die für die 

Beförderung gefährlicher Güter gemäß der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates20 verwendet werden, nicht verbindlich gelten. 

Verkaufsverpackungen aus Leichtholz, Kork, Textilien, Kautschuk, Keramik oder 

Porzellan sollten ebenfalls ausgenommen werden, außer von Absatz 6aa, da sie in sehr 

geringen Mengen in Verkehr gebracht werden, d. h. jede Kategorie macht weniger als 

1 % des Gewichts der in der Union in Verkehr gebrachten Verpackungen aus. 

                                                
17 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 

über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 
90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1). 

18 Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 
über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des 
Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176). 

19 Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juni 2013 über Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder, Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für gewichtskontrollierende 
Ernährung und zur Aufhebung der Richtlinie 92/52/EWG des Rates, der Richtlinien 
96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG und 2006/141/EG der Kommission, der 
Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnungen (EG) Nr. 41/2009 und (EG) Nr. 953/2009 der Kommission (ABl. L 181 
vom 29.6.2013, S. 35). 

20 Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 
vom 30.9.2008, S. 13). 
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(35) Einige Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um die Recyclingfähigkeit von 

Verpackungen durch eine Anpassung der Gebühren im Zusammenhang mit der erweiterten 

Herstellerverantwortung zu fördern; solche auf nationaler Ebene ergriffenen Initiativen 

können zu Rechtsunsicherheit für die Wirtschaftsakteure führen, insbesondere wenn sie 

Verpackungen in mehreren Mitgliedstaaten vertreiben. Andererseits ist die Anpassung der 

Gebühren im Zusammenhang mit der erweiterten Herstellerverantwortung ein wirksames 

wirtschaftliches Instrument, um Anreize für eine nachhaltigere Verpackungsgestaltung zu 

schaffen, wodurch Verpackungen besser recycelt werden können und gleichzeitig für ein 

besseres Funktionieren des Binnenmarkts gesorgt wird. Es ist daher notwendig, die 

Kriterien für die Anpassung der Gebühren im Zusammenhang mit der erweiterten 

Herstellerverantwortung auf der Grundlage der durch die Bewertung der 

Recyclingfähigkeit ermittelten Leistungsmerkmale zu harmonisieren, ohne die 

tatsächlichen Beträge dieser Gebühren festzulegen. Da sich die Kriterien auf die Kriterien 

für die Recyclingfähigkeit von Verpackungen beziehen sollten, sollte die Kommission 

ermächtigt werden, solche harmonisierten Kriterien zusammen mit der Festlegung der 

detaillierten Kriterien für die recyclingorientierte Gestaltung für die einzelnen 

Verpackungskategorien zu erlassen. 
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(36) Um die Kreislauffähigkeit von Verpackungen sicherzustellen, sollten Verpackungen so 

gestaltet und hergestellt werden, dass Primärrohstoffe zunehmend durch recycelte 

Materialien ersetzt werden können. Die verstärkte Nutzung recycelter Materialien 

unterstützt die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft mit gut funktionierenden Märkten für 

recycelte Materialien, verringert Kosten, Abhängigkeiten und negative 

Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Primärrohstoffen und 

ermöglicht eine ressourceneffizientere Nutzung von Materialien. Was die verschiedenen 

Verpackungsmaterialien betrifft, so enthalten Kunststoffverpackungen den geringsten 

Anteil an recycelten Materialien. Um diesen Bedenken auf die am besten geeignete Weise 

Rechnung zu tragen, ist es notwendig, die Verwendung von recycelten Kunststoffen zu 

erhöhen, indem verbindliche Zielvorgaben für den Rezyklatanteil in 

Kunststoffverpackungen auf unterschiedlichen Ebenen festgelegt werden, abhängig von 

www.parlament.gv.at



 

 25 

der Kontaktempfindlichkeit21 der verschiedenen Kunststoffverpackungen, und indem 

sichergestellt wird, dass die Zielvorgaben bis 2030 verbindlich werden. Um schrittweise 

die Kreislauffähigkeit von Verpackungen sicherzustellen, sollten ab 2040 höhere 

Zielvorgaben gelten. 

                                                
21 Kontaktempfindliche Verpackungen sind Kunststoffverpackungen von Produkten, die 

unter die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
(ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29), die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 
(ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4), die Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG 
des Rates, 80/511/EWG der Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 
93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der 
Entscheidung 2004/217/EG der Kommission (ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1), die 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
November 2009 über kosmetische Mittel (Neufassung) (ABl. L 342 vom 22.12.2009, 
S. 59), die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 
April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 
5.5.2017, S. 1), die Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 
98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, 
S. 176), die Verordnung (EU) 2019/4 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 über die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
Arzneifuttermitteln, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 90/167/EWG des Rates 
(ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 1), die Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43), Richtlinie 2001/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67) und die 
Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 
30.9.2008, S. 13) fallen. 
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(37) Es sollte klargestellt werden, dass Papiermaterial, das aus dem Prozess der Zerfaserung 

von Holz entsteht, nicht unter die Definition von Kunststoff im Sinne der vorliegenden 

Verordnung fällt. 

(38) Um ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier im Einklang mit den 

Anforderungen des Unionsrechts zu gewährleisten und jedes Risiko für die 

Versorgungssicherheit und die Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten 

auszuschließen, ist es angezeigt, für Primärverpackungen im Sinne der Verordnung 

(EU) 2019/6 und der Richtlinie 2001/83/EG sowie für kontaktempfindliche 

Kunststoffverpackungen von Medizinprodukten, die unter die Verordnung (EU) 2017/745 

fallen, für kontaktempfindliche Verpackungen von In-vitro-Diagnostika, die unter die 

Verordnung (EU) 2017/746 fallen, und für kontaktempfindliche Kunststoffverpackungen 

von nur für Säuglinge und Kleinkinder bestimmten Lebensmitteln und von 

Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke, die unter die Verordnung 

(EU) Nr. 609/2013 fallen, eine Ausnahme von der Verpflichtung, dass 

Kunststoffverpackungen einen Mindestrezyklatanteil enthalten müssen, vorzusehen. Diese 

Ausnahme sollte auch für die äußere Umhüllung von Human- und Tierarzneimitteln im 

Sinne ▌ ▌ der Verordnung (EU) 2019/6 und der Richtlinie 2001/83/EG gelten, wenn sie 

spezifischen Anforderungen zur Erhaltung der Qualität des Arzneimittels genügen muss. 

(39) Um die in dieser Verordnung genannten Ziele für die Einbeziehung des Rezyklatanteils 

zu erreichen, sollte die Kommission spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten eine 

Überprüfung des Stands der technologischen Entwicklung und der Umweltleistung 

biobasierter Kunststoffverpackungen veröffentlichen und gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag mit Nachhaltigkeitsanforderungen und -zielvorgaben vorlegen. 
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(40) Um Hindernisse auf dem Binnenmarkt zu vermeiden und für die wirksame Umsetzung der 

Verpflichtungen nach dieser Verordnung zu sorgen, sollten die Wirtschaftsakteure 

sicherstellen, dass der Kunststoffanteil von Verpackungen einen bestimmten 

Mindestprozentsatz an recycelten Materialien, die aus Verbraucher-Kunststoffabfällen 

zurückgewonnen wurden, aufgeschlüsselt nach Verpackungsart und -format, wie in Anhang 

II Tabelle 1 aufgeführt, pro Herstellerbetrieb und pro Jahr enthält. 

(41) Die Zugrundelegung des Herstellerbetriebs als Berechnungsgrundlage bedeutet, dass 

dem Erzeuger der Verpackung eine gewisse Flexibilität bei der Erreichung des 

Mindestprozentsatzes des Rezyklatanteils eingeräumt wird. Der Begriff 

„Herstellerbetrieb“ sollte so verstanden werden, dass er sich auf nur eine 

Industrieanlage bezieht, die die Verpackung herstellt. 

(42) Für Wirtschaftsakteure sollte ein Anreiz geschaffen werden, den Rezyklatanteil im 

Kunststoffanteil der Verpackung zu erhöhen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht 

darin, die Anpassung der Gebühren im Zusammenhang mit der erweiterten 

Herstellerverantwortung auf der Grundlage des Prozentsatzes des Rezyklatanteils in 

Verpackungen sicherzustellen. Die Gebührenanpassung sollte in diesen Fällen auf 

gemeinsamen Regeln für die Berechnung und Überprüfung des in solchen Verpackungen 

enthaltenen Rezyklatanteils beruhen. In diesem Zusammenhang sollte es den 

Mitgliedstaaten gestattet sein, bestehende Systeme beizubehalten, die einen vorherigen 

und fairen Zugang zu recyceltem Material gewähren, um die Mindestziele für den 

Rezyklatanteil zu erreichen, sofern sie die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. 

Darüber hinaus sollte für die recycelten Materialien ein vorrangiger Zugang zu 

Marktpreisen gewährt werden, und die Menge der Rezyklate, zu denen vorrangiger 

Zugang gewährt wird, sollte der Menge der Verpackungen entsprechen, die der 

Wirtschaftsakteur innerhalb eines bestimmten Zeitraums in dem betreffenden 

Mitgliedstaat in Verkehr gebracht hat. 
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(43) Um im Falle von Verbraucher-Kunststoffabfällen einheitliche Bedingungen für die 

Durchführung der Vorschriften für die Berechnung und Überprüfung der vorhandenen 

Rezyklatanteile, die aus Verbraucher-Kunststoffabfällen aufgeschlüsselt nach 

Verpackungsart und -format, wie in Anhang II Tabelle 1 aufgeführt, pro 

Herstellerbetrieb und pro Jahr zurückgewonnen wurden, wobei die Auswirkungen des 

Recyclingverfahrens auf die Umwelt zu berücksichtigen sind, und für die Festlegung des 

Formats für die technische Dokumentation zu gewährleisten, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, Durchführungsbestimmungen ▌im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates22 zu erlassen. 

(44) Um einen Binnenmarkt für das hochwertige Recycling von Kunststoffen und die 

Verwendung von Sekundärrohstoffen zu schaffen, sollte der Kunststoffanteil in 

Verpackungen, die in Verkehr gebracht werden, einen bestimmten Mindestprozentsatz an 

Rezyklatanteil, der aus Verbraucher-Kunststoffabfällen zurückgewonnen werden, 

aufgeschlüsselt nach Verpackungsart und -format, wie in Anhang II Tabelle 1 

aufgeführt, pro Herstellerbetrieb und pro Jahr enthalten. Die Verpackungsart ist so zu 

verstehen, dass sie sich auf das vorherrschende Polymer bezieht, aus dem die 

Verpackung besteht, während das Verpackungsformat als Bezugnahme auf die Größe 

und Form einer bestimmten Verpackungseinheit zu verstehen ist. 

                                                
22 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(45) Ein hohes Schutzniveau für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, insbesondere 

hinsichtlich der Emissionen in Luft, Wasser und Boden, ist aus mehreren Gründen 

erforderlich. Erstens ist der Klimawandel ein globales Phänomen ohne Grenzen und 

seine Auswirkungen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit der Quelle der 

Treibhausgasemissionen: in Ländern mit geringen Treibhausgasemissionen kann es 

Auswirkungen des Klimawandels geben, die nicht im Verhältnis zu ihrem individuellen 

Beitrag zu den globalen Treibhausgasemissionen stehen. Zweitens sind 

Gewässersysteme miteinander verbunden, unter anderem durch Meeresströmungen, und 

frühere Erfahrungen zeigen, dass sich die Verschmutzung, auch im Zusammenhang mit 

Kunststoffabfällen, in einem Teil des Planeten weit auf andere Ozeane und Kontinente 

ausbreiten kann. Drittens können Emissionen in den Boden nicht nur lokale, sondern 

auch grenzüberschreitende Auswirkungen haben, insbesondere wenn diese Emissionen 

in die Wasserkreisläufe der Natur gelangen. Die Förderung des Rezyklatanteils in 

Kunststoffverpackungen beruht auf der Prämisse, dass der Rezyklatanteil selbst auf 

ökologisch nachhaltige Weise hergestellt wurde, sodass der CO2-Fußabdruck verringert 

und die Kreislaufwirtschaft gefördert wird. Zu diesem Zweck müssen bestimmte 

Schutzvorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Art und Weise, in 

der der Rezyklatanteil erzielt wird, die Umweltvorteile der Verwendung eines solchen 

Rezyklatanteils in nachfolgenden Kunststoffverpackungen nicht zunichte macht. Daher 

ist es notwendig, die damit verbundenen Umweltprobleme in nichtdiskriminierender 

Weise in Bezug sowohl auf im Inland hergestellte als auch auf eingeführte 

Kunststoffverpackungen anzugehen. Zu diesem Zweck sollten Einfuhren in die Union 

gleichwertigen Bedingungen in Bezug auf Emissionen und getrennte Sammlung sowie 

Nachhaltigkeitskriterien für Recyclingtechnologien unterliegen. 
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(46) Die getrennte Sammlung von Kunststoffabfällen ist von entscheidender Bedeutung für 

unmittelbare, positive Auswirkungen auf die Sammelquote, die Qualität des 

gesammelten Materials und die Qualität der Rezyklate. Sie ermöglicht ein hochwertiges 

Recycling und fördert die Nutzung hochwertiger Sekundärrohstoffe. Die Annäherung 

an eine „Recyclinggesellschaft“ trägt dazu bei, das Abfallaufkommen zu vermeiden und 

Abfall als Ressource zu nutzen, indem vermieden wird, Ressourcen auf den unteren 

Ebenen der Abfallhierarchie zu binden, was sich nachteilig auf die Umwelt auswirken 

und eine umweltgerechte Abfallbewirtschaftung außer Acht lassen würde. Durch die 

getrennte Sammlung wird auch die Mischung zwischen gefährlichen und nicht 

gefährlichen Abfällen vermieden, die Sicherheit der Abfälle und ihrer Verbringung 

gewährleistet und Verschmutzung vermieden, wie dies in internationalen Vorschriften 

wie dem Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 über die Kontrolle der 

grenzüberschreitenden Verbringung von gefährlichen Abfällen und ihrer Entsorgung23, 

dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 198224, dem 

Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen 

von Abfällen und anderen Stoffen vom 29. Dezember 1972 (im Folgenden „Londoner 

Übereinkommen“) und dem dazugehörigen Protokoll von 1996 (im Folgenden 

„Londoner Protokoll“) und der Anlage V des Internationalen Übereinkommens zur 

Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe von 1973 (MARPOL), in seiner 

durch das zugehörige Protokoll von 1978 geänderten Fassung, vorgesehen ist. 

                                                
23 ABl. L 39 vom 16.2.1993, S. 3. 
24 ABl. L 179 vom 23.6.1998, S. 3. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:16;Month:2;Year:1993;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:179;Day:23;Month:6;Year:1998;Page:3&comp=


 

 31 

 

(47) Darüber hinaus haben die Beratungen auf internationaler Ebene in den verschiedenen 

Sitzungen des zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses über Verschmutzung durch 

Kunststoffe zur Ausarbeitung eines internationalen rechtsverbindlichen Instruments zur 

Bekämpfung der Verschmutzung durch Kunststoffe, auch in der Meeresumwelt, im 

Rahmen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen auf internationaler Ebene 

gezeigt, dass die Maßnahmen zur getrennten Sammlung von Kunststoffen intensiviert 

werden müssen, um deren Umweltauswirkungen zu begrenzen und die 

Kreislaufwirtschaft zu fördern, damit die Entstehung von Abfällen vermieden und die 

Nutzung natürlicher Ressourcen verringert wird, sowie den Willen möglicher 

Vertragsparteien gezeigt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das Übereinkommen 

über weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung25 verpflichtet die 

Vertragsparteien, die Umwelt vor Luftverschmutzung zu schützen und sich darum zu 

bemühen, die Luftverschmutzung, einschließlich der weiträumigen 

grenzüberschreitenden Luftverschmutzung, zu begrenzen und so weit wie möglich 

schrittweise zu verringern und zu verhindern. Nach dem Übereinkommen zum Schutz 

und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen26 sind die 

Vertragsparteien verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um grenzüberschreitende 

Auswirkungen der Wasserverschmutzung zu verhindern, zu kontrollieren und zu 

verringern. Im Einklang mit der Rio-Erklärung der Konferenz der Vereinten Nationen 

über Umwelt und Entwicklung von 1992 sollte der Verursacher grundsätzlich die Kosten 

der Umweltverschmutzung tragen. Daher sollten industrielle Tätigkeiten wie das 

Recycling von Kunststoffen mit Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der 

Umweltverschmutzung einhergehen. 

                                                
25 ABl. L 171 vom 27.6.1981, S. 13. 
26 ABl. L 186 vom 5.8.1995, S. 44. 
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(48) Das Umweltziel der Förderung von Inhaltsstoffen, die aus Verbraucher-

Kunststoffabfällen zurückgewonnen werden, setzt voraus, dass das Kunststoffrecycling 

so erfolgt, dass die dadurch verursachte Umweltverschmutzung minimiert wird. 

Andernfalls würde die industriebedingte Verschmutzung im Zuge des Recyclings den 

ökologischen Mehrwert der Förderung der Verwendung von recyceltem Kunststoff 

verringern oder zunichte machen. In Bezug auf Recyclingtechnologien für Verbraucher-

Kunststoffabfälle sollten Nachhaltigkeitskriterien entwickelt werden. Sie sollten ein 

hohes Schutzniveau für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, insbesondere 

hinsichtlich der Emissionen in Luft, Wasser und Boden, und Ressourceneffizienz 

gewährleisten. Dementsprechend sollte das Recycling auf umweltverträgliche Weise 

erfolgen, was zu einer hohen Qualität der Recyclingverfahren und -produkte führt und 

hohe Standards für die Recyclingbranchen gewährleistet. Indem ein angemessenes Maß 

an Nachhaltigkeit der Recyclingtechnologie und folglich des Recyclings sichergestellt 

wird, wird die Förderung der Verwendung von Rezyklatanteilen in 

Kunststoffverpackungen zu einer umweltverträglichen Maßnahme. In den Beratungen 

während der Sitzungen des zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses über 

Verschmutzung durch Kunststoffe ist auch betont worden, wie wichtig es ist, 

sicherzustellen, dass Recyclingtechnologien umweltverträglich funktionieren. 
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(49) Die Methode zur Bewertung, Überprüfung und Bescheinigung der Gleichwertigkeit der 

Vorschriften, die für den Fall gelten, dass der aus Verbraucher-Kunststoffabfällen 

zurückgewonnene Rezyklatanteil außerhalb der Union recycelt und gesammelt wird, 

einschließlich durch eine Prüfung durch Dritte, sollte ein hohes Schutzniveau für die 

Umwelt und die menschliche Gesundheit gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf 

die Emissionen in die Luft, das Wasser und den Boden, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass sichergestellt werden muss, dass das Recycling umweltverträglich erfolgt, auf die 

Möglichkeit, ein hochwertiges Recycling zu gewährleisten, auf das Niveau der 

Qualitätsstandards für die Recyclingsektoren und auf das Niveau der 

Ressourceneffizienz. Solche Erwägungen sind von entscheidender Bedeutung, um die 

Kreislauffähigkeit der Ressourcen zu erreichen und somit den Druck auf erschöpfliche 

natürliche Ressourcen zu verringern. 

(50) Es sei daran erinnert, dass Lebensmittelkontaktmaterialien, die recycelten Kunststoff 

enthalten, die Anforderungen der Verordnung (EU) 2022/1616 der Kommission27 

erfüllen sollten, wozu auch Anforderungen an Recyclingtechnologien gehören. In Bezug 

auf Kunststoffverpackungen – außer Verpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET) – ist 

es angezeigt, rechtzeitig vor dem Geltungsbeginn der entsprechenden Anforderungen an 

den Rezyklatanteil die Verfügbarkeit geeigneter Recyclingtechnologien für solche 

Kunststoffverpackungen erneut zu bewerten, auch im Hinblick auf den Zulassungsstatus 

nach den einschlägigen Unionsvorschriften und die Einrichtung solcher Technologien in 

der Praxis. Nach einer solchen Bewertung könnte es erforderlich sein, für bestimmte 

kontaktempfindliche Kunststoffverpackungen Ausnahmen von den Anforderungen an den 

Rezyklatanteil vorzusehen oder die Ausnahmeregelungen zu überarbeiten. Zu diesem 

Zweck sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zu erlassen. 

                                                
27 Verordnung (EU) 2022/1616 der Kommission vom 15. September 2022 über Materialien 

und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 282/2008 
(ABl. L 243 vom 20.9.2022, S. 3). 
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(51) Um den Risiken im Zusammenhang mit einem möglicherweise unzureichenden Angebot 

an bestimmten Kunststoffabfällen für das Recycling, das zu überhöhten Preisen oder 

nachteiligen Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt führen könnte, 

Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur vorübergehenden Änderung der Zielvorgaben für den 

verpflichtenden Rezyklatanteil in Kunststoffverpackungen zu erlassen. Bei der Bewertung 

der Begründung eines solchen delegierten Rechtsakts sollte die Kommission gut 

begründete Anträge natürlicher und juristischer Personen prüfen. 

(52) Bei anderen Materialien als Kunststoffen wie Glas oder Aluminium ist klar die Tendenz zu 

erkennen, Primärrohstoffe durch recycelte Materialien zu ersetzen, die sich aufgrund der 

Entwicklung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds und der Erwartungen der 

Verbraucher voraussichtlich fortsetzen wird. Dennoch sollte die Kommission die 

Verwendung von recycelten Materialien in anderen Verpackungsmaterialien als 

Kunststoffen genau überwachen und prüfen, ob es angemessen ist, weitere Maßnahmen, 

einschließlich der Festlegung von Zielvorgaben, vorzuschlagen, um dafür zu sorgen, dass 

in anderen Verpackungen als Kunststoffverpackungen höhere Rezyklatanteile verwendet 

werden. 
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(53) Während der Bioabfall-Abfallstrom häufig mit konventionellen Kunststoffen verunreinigt 

ist, sind die Materialrecyclingströme häufig mit kompostierbaren Kunststoffen 

kontaminiert. Diese Kreuzkontamination führt zu Ressourcenverschwendung und zu 

Sekundärrohstoffen minderer Qualität und sollte bereits an der Quelle verhindert werden. 

In diesem Sinne sollten die Mitgliedstaaten für kompostierbare Verpackungen die jeweils 

geeignete Abfallbewirtschaftung in ihrem Hoheitsgebiet festlegen. Da der korrekte 

Entsorgungsweg für kompostierbare Kunststoffverpackungen die Verbraucher zunehmend 

verwirrt, ist es gerechtfertigt und notwendig, klare und gemeinsame Vorschriften für die 

Verwendung kompostierbarer Kunststoffverpackungen festzulegen, die nur dann 

verbindlich vorgeschrieben wird, wenn sie einen eindeutigen Nutzen für die Umwelt oder 

die menschliche Gesundheit mit sich bringt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 

Verwendung kompostierbarer Verpackungen dazu beiträgt, Bioabfälle zu sammeln oder zu 

entsorgen, beispielsweise für Erzeugnisse, bei denen die Trennung zwischen Inhalt und 

Verpackung, etwa bei Teebeuteln, besonders komplex ist. 
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(54) Bei den begrenzten Anwendungen von Verpackungen aus biologisch abbaubaren 

Kunststoffpolymeren besteht ein nachweisbarer Nutzen für die Umwelt durch die 

Verwendung kompostierbarer Verpackungen, die unter kontrollierten Bedingungen in 

Kompostierungsanlagen, einschließlich Anlagen für den anaeroben Abbau, gelangen. Wenn 

die Mitgliedstaaten die in Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG festgelegte 

Bestimmung anwenden und geeignete Abfallsammelsysteme und 

Abfallbehandlungsinfrastrukturen zur Verfügung stehen, sollte diesen Mitgliedstaaten 

außerdem ▌Flexibilität bei der Entscheidung darüber eingeräumt werden, ob sie in ihrem 

Hoheitsgebiet die Verwendung kompostierbarer Einzelportionseinheiten für Kaffee- oder 

Teesysteme oder ein System für ein anderes Getränkeprodukt, sofern diese nicht aus 

Verpackungsmaterial aus Metall bestehen, sehr leichter Kunststofftragetaschen und 

leichter Kunststofftragetaschen und anderer Verpackungen, für die die Mitgliedstaaten 

schon vor Annahme dieser Verordnung eine Kompostierbarkeit vorgeschrieben hatten, 

gestatten. Um zu vermeiden, dass die Verbraucher in Bezug auf den ordnungsgemäßen 

Entsorgungsweg verunsichert werden, und angesichts des ökologischen Nutzens der 

CO2-Kreislaufwirtschaft sollten alle anderen ▌Verpackungen dem Recycling von 

Materialien zugeführt werden, und bei der Gestaltung solcher Verpackungen sollte 

sichergestellt werden, dass die Recyclingfähigkeit anderer Abfallströme dadurch nicht 

beeinträchtigt wird. 

(55) Außerdem sollte biologisch abbaubarer Abfall nicht zu Kontaminanten im Kompost 

führen. Die Bestimmungen der Norm EN 13432 „Anforderungen an die Verwertung von 

Verpackungen durch Kompostierung und biologischen Abbau – Prüfschema und 

Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen“ sollten im Hinblick auf die 

Kompostierungszeiten, die zulässigen Kontaminationsgrade und die Beschränkungen 

für die Freisetzung von Mikroplastik überarbeitet werden, damit diese Materialien in 

Anlagen zur Behandlung von Bioabfällen in geeigneter Weise verarbeitet werden. 

Darüber hinaus sollte in der Union eine vergleichbare Norm für die 

Eigenkompostierung festgelegt werden. 
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(56) Wie in dem in der Mitteilung der Kommission vom 30. November 2022 dargelegten 

„EU-Politikrahmen für biobasierte, biologisch abbaubare und kompostierbare 

Kunststoffe“ beschrieben, bedeutet die Einhaltung der Normen für die industrielle 

Kompostierung nicht, dass bei der Eigenkompostierung eine Zersetzung erfolgt. Bei der 

industriellen Kompostierung sind hohe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit 

erforderlich. Bei der Eigenkompostierung, die von Privatpersonen, auch in 

Gemeinschaften, durchgeführt wird, hängen die tatsächlichen Bedingungen in hohem 

Maße von den örtlichen klimatischen Gegebenheiten und dem Verhalten der 

Verbraucher ab. Daher besteht die Gefahr, dass der biologische Abbau bei der 

Eigenkompostierung langsamer als bei der industriellen Kompostierung erfolgt oder 

nicht abgeschlossen wird. Insbesondere sollte die Eigenkompostierung für 

Kunststoffverpackungen nur für bestimmte Anwendungen und im Kontext der 

spezifischen lokalen Bedingungen unter Aufsicht der zuständigen Behörden in Betracht 

gezogen werden. 

(57) Die Kommission sollte gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung ▌der 

Liste der kompostierbaren Verpackungen vorlegen, wenn dies aufgrund technologischer 

und rechtlicher Entwicklungen, die sich auf die Entsorgung kompostierbarer Kunststoffe 

auswirken, gerechtfertigt und angemessen ist und wenn aufgrund der besonderen 

Bedingungen sichergestellt ist, dass die Verwendung solcher Materialien der Umwelt und 

der menschlichen Gesundheit zugutekommt. 

www.parlament.gv.at



 

 38 

 

(58) Um die Bewertung der Konformität mit den Anforderungen an kompostierbare 

Verpackungen zu erleichtern, ist es notwendig, für kompostierbare Verpackungen eine 

Konformitätsvermutung vorzusehen, die den harmonisierten Normen entspricht, die gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates28 erlassen 

wurden. Dabei sollten detaillierte technische Spezifikationen für diese Anforderungen im 

Einklang mit den neuesten wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen 

berücksichtigt werden. Die Parameter, einschließlich der Kompostierungszeiten und 

zulässigen Kontaminationsgrade sollten den tatsächlichen Bedingungen in Anlagen zur 

Behandlung von Bioabfällen, einschließlich mittels anaerober Vergärungsprozesse, 

entsprechen. In der derzeitigen Norm für die industrielle Kompostierung wird keine 

Konformitätsvermutung mehr vorgesehen, da sie überarbeitet und durch eine 

aktualisierte Fassung ersetzt werden muss. Bevor jedoch eine neue oder aktualisierte 

harmonisierte Norm verfügbar ist, kann die derzeitige Norm als Orientierungshilfe 

herangezogen werden. Was eigenkompostierbare Verpackungen anbelangt, so sollte die 

Kommission gegebenenfalls die Ausarbeitung einer EN-Norm verlangen. 

(59) Es sei daran erinnert, dass alle Verpackungen, die dafür vorgesehen sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu kommen oder die bereits mit Lebensmitteln in 

Berührung sind, einschließlich kompostierbarer Verpackungen, die Anforderungen ▌der 

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 erfüllen müssen. Gegebenenfalls können die nach 

Rechtsakten der Union über Lebensmittelkontaktmaterialien vorzulegenden Unterlagen 

und Informationen auch als die Informationen und Unterlagen, die im Rahmen der 

vorliegenden Verordnung vorgeschrieben sind, dienen. 

                                                
28 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG 
und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und 
des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 
316 vom 14.11.2012, S. 12). 
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(60) Verpackungen sollten so gestaltet sein, dass ihr Volumen und ihr Gewicht so gering wie 
möglich gehalten werden, gleichzeitig jedoch ihre Fähigkeit, ihre Funktion als Verpackung 
zu erfüllen, erhalten bleibt und ihre Recyclingfähigkeit ermöglicht wird. Der Erzeuger der 
Verpackung sollte die Verpackung anhand der in Anhang IV dieser Verordnung 
aufgeführten Leistungskriterien bewerten. Im Hinblick auf das Ziel dieser Verordnung, die 
Erzeugung von Verpackungen und Verpackungsabfällen zu verringern und die 
Kreislauffähigkeit von Verpackungen im gesamten Binnenmarkt zu verbessern, sollten die 
bestehenden Kriterien präzisiert und verschärft werden. Die Liste der Leistungskriterien 
für Verpackungen, die in der bestehenden harmonisierten Norm EN 13428:2004 
Verpackung – Spezifische Anforderungen an die Herstellung und Zusammensetzung – 
Ressourcenschonung durch Verpackungsminimierung aufgeführt sind, sollte daher 
geändert werden. Solange jedoch noch keine neue oder aktualisierte harmonisierte Norm 
verfügbar ist, kann die bestehende Norm EN 13428:2004 verwendet werden. 
Vermarktung und Verbraucherakzeptanz sind zwar nach wie vor relevant für die Gestaltung 
von Verpackungen, sie sollten jedoch nicht Teil von Leistungskriterien sein, die ein 
zusätzliches Verpackungsgewicht und -volumen rechtfertigen. Dies sollte sich jedoch nicht 
negativ auf die Produktspezifikationen für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse 
sowie Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse und ihre Verpackungen 
auswirken, die im Rahmen der EU-Regelung für geschützte geografische Angaben, 
einschließlich der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates29 für Wein, und der Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen Parlaments 
und des Rates30 für Spirituosen, eingetragen und geschützt sind, als Teil des Ziels der 
Union, das kulturelle Erbe und das traditionelle Wissen zu schützen, oder die unter 
Qualitätsregelungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates31 fallen.  

                                                
29 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 
(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

30 Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 über die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und 
Kennzeichnung von Spirituosen, die Verwendung der Bezeichnungen von Spirituosen bei 
der Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln, den Schutz 
geografischer Angaben für Spirituosen und die Verwendung von Ethylalkohol und 
Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs in alkoholischen Getränken sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 (ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 1). 

31 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 
(ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1). 
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Dies sollte sich auch nicht negativ auf die Gestaltung von Verpackungen auswirken, die 
nach den Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten für Muster und Marken 
oder internationalen Übereinkünften mit Wirkung in einem der Mitgliedstaaten 
geschützt ist. Diese Ausnahme ist nur insoweit gerechtfertigt, als neue Vorschriften zur 
Minimierung von Verpackungen die Form der Verpackung so beeinflussen werden, dass 
die Marke nicht mehr geeignet ist, einen Unterschied zwischen der Ware dieser Marke 
und der eines anderen Unternehmens zu bewirken, und die Gestaltung ihre neuen und 
individuellen Merkmale nicht mehr behalten kann. Um Missbrauchsrisiken 
vorzubeugen, sollte die Ausnahme nur für Marken- und Geschmacksmusterrechte 
gelten, die vor dem  ... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] geschützt wurden. 
Dagegen können die Recyclingfähigkeit, die Verwendung von recycelten Materialien und 
die Wiederverwendung ein zusätzliches Verpackungsgewicht oder zusätzliches 
Verpackungsvolumen rechtfertigen und sollten zu den Leistungskriterien hinzugefügt 
werden. Verpackungen mit Doppelwänden, falschen Böden und anderen Eigenschaften, die 
nur dazu bestimmt sind, das wahrgenommene Produktvolumen zu erhöhen, sollten nicht in 
Verkehr gebracht werden, da sie die Anforderung zur Minimierung von Verpackungen 
nicht erfüllen. Gleiches sollte für übermäßige Verpackungen gelten, die nicht erforderlich 
sind, um die Funktionalität der Verpackung sicherzustellen. 

(61) Um die Anforderungen zur Minimierung von Verpackungen zu erfüllen, sollte besonders 

darauf geachtet werden, Leerräume in Um- und Transportverpackungen, einschließlich 

Verpackungen für den elektronischen Handel, zu begrenzen. 

(62) Um die Bewertung der Konformität mit den Anforderungen zur Minimierung von 

Verpackungen zu erleichtern, ist es erforderlich, eine Konformitätsvermutung für 

Verpackungen vorzusehen, die den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 erlassenen 

harmonisierten Normen entsprechen, um detaillierte technische Spezifikationen zu diesen 

Anforderungen zu erstellen und messbare Gestaltungskriterien festzulegen, gegebenenfalls 

mit Obergrenzen für das Höchstgewicht oder den Leerraum für bestimmte 

Verpackungsformate sowie mit einer standardisierten Verpackungsgestaltung, die die 

Anforderung zur Minimierung von Verpackungen erfüllt. 
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(63) Um die Kreislauffähigkeit und die nachhaltige Nutzung von Verpackungen zu fördern, 

sollten Anreize für wiederverwendbare Verpackungen und Wiederverwendungssysteme 

geschaffen werden. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, den Begriff der 

wiederverwendbaren Verpackung zu präzisieren und sicherzustellen, dass er nicht nur mit 

der Gestaltung von Verpackungen verknüpft ist, die die höchstmögliche ▌Anzahl von 

Umläufen oder Kreislaufdurchgängen ermöglichen und den Sicherheits-, Qualitäts- und 

Hygieneanforderungen beim Entleeren, Entladen, Wiederbefüllen oder Wiederbeladen 

entsprechen muss, sondern auch mit der Einrichtung von Wiederverwendungssystemen, 

die die in dieser Verordnung festgelegten Mindestanforderungen erfüllen. Um die 

Bewertung der Konformität mit den Anforderungen an wiederverwendbare Verpackungen 

zu erleichtern, ist es erforderlich, eine Konformitätsvermutung für Verpackungen 

vorzusehen, die den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 erlassenen harmonisierten 

Normen entsprechen, um detaillierte technische Spezifikationen für diese Anforderungen 

zu formulieren und Kriterien und Formate für wiederverwendbare Verpackungen 

festzulegen, darunter eine Mindestanzahl von Umläufen oder Kreislaufdurchgängen, eine 

standardisierte Gestaltung sowie Anforderungen an Wiederverwendungssysteme 

(einschließlich Hygieneanforderungen). 

(64) Die Verbraucher müssen darüber informiert werden, wie sie die Verpackungsabfälle 

▌angemessen entsorgen können. Das am besten dafür geeignete Mittel ist die Einführung 

eines harmonisierten Kennzeichnungssystems auf der Grundlage der 

Materialzusammensetzung von Verpackungen für die Sortierung von Abfällen und die 

Kombination mit entsprechenden Kennzeichnungen auf Abfallbehältern. Das Erfordernis, 

dass ein solches harmonisiertes Kennzeichnungssystem für alle Bürgerinnen und 

Bürger, unabhängig von ihren Lebensumständen wie Alter und Sprachkenntnissen, 

verständlich ist, sollte ein entscheidender Faktor bei seiner Gestaltung sein. Das kann 

durch Piktogramme und eine möglichst sparsame Verwendung von Sprache erreicht 

werden. Damit würden auch die sonst anfallenden Kosten für die Übersetzung der 

verwendeten Sprache minimiert. 
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(65) Die Sortierung ist ein wesentlicher Schritt, um für eine bessere Kreislauffähigkeit von 

Verpackungen zu sorgen. Der Ausbau der Sortierkapazitäten, insbesondere durch 

technologische Innovationen, sollte gefördert werden, um eine bessere Qualität bei der 

Sortierung und damit auch bei den Ausgangsstoffen für das Recycling zu erreichen. 

(66) Um den Verbrauchern die Sortierung und Entsorgung von Verpackungsabfällen zu 

erleichtern, sollte ein System harmonisierter Symbole eingeführt werden, die sowohl auf 

Verpackungen als auch auf Abfallbehältern angebracht werden müssen, damit die 

Verbraucher die Symbole bei der Entsorgung einander zuordnen können. Die Symbole 

sollten eine angemessene Abfallbewirtschaftung ermöglichen, indem sie die Verbraucher 

über die Kompostierungseigenschaften solcher Verpackungen informieren, um 

insbesondere eine dahingehende Verunsicherung der Verbraucher zu vermeiden, dass 

kompostierbare Verpackungen als solche für die Eigenkompostierung nicht geeignet sind, 

sondern nur unter kontrollierten industriellen Bedingungen kompostiert werden 

können, oder um zu vermeiden, dass kompostierbare Verpackungen in der Natur 

entsorgt werden. Mit diesem Ansatz sollte die getrennte Sammlung von 

Verpackungsabfällen verbessert werden, was zu einer höheren Qualität des Recyclings von 

Verpackungsabfällen und zu einem gewissen Grad an Harmonisierung der Systeme zur 

Sammlung von Verpackungsabfällen auf dem Binnenmarkt führen wird. Darüber hinaus ist 

es erforderlich, die Symbole, die mit den nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

eingerichteten obligatorischen Pfand- und Rücknahmesystemen verbunden sind, zu 

harmonisieren. Die Mitgliedstaaten können die Verwendung solcher harmonisierter 

Symbole auf Verpackungen vorschreiben, die an Pfand- und Rücknahmesystemen 

gebunden sind, die kraft nationaler Rechtsvorschriften vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung eingerichtet wurden. Da Transportverpackungen nicht mithilfe von Systemen 

zur Sammlung von Siedlungsabfällen gesammelt werden, sollte die Verwendung dieser 

Symbole für Transportverpackungen mit Ausnahme von Verpackungen für den 

elektronischen Handel nicht verbindlich vorgeschrieben werden. 
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(67) Die Kennzeichnung des Rezyklatanteils in Verpackungen sollte nicht verpflichtend sein, da 

diese Informationen nicht von entscheidender Bedeutung sind, um die ordnungsgemäße 

Behandlung von Verpackungen am Ende ihrer Lebensdauer zu gewährleisten. Die Erzeuger 

werden jedoch verpflichtet, die Zielvorgaben für den Rezyklatanteil gemäß dieser 

Verordnung zu erfüllen, und möglicherweise möchten sie dies auf ihren Verpackungen 

angeben, um die Verbraucher darüber zu informieren. Um sicherzustellen, dass diese 

Informationen EU-weit einheitlich übermittelt werden, sollte die Kennzeichnung zur 

Angabe des Rezyklatanteils harmonisiert werden. 

(68) Die Kennzeichnung des biobasierten Kunststoffanteils in Verpackungen sollte ebenfalls 

nicht verpflichtend sein, da es eine Reihe von Bedingungen gibt, die biobasierte 

Kunststoffe erfüllen müssen, damit die Nachhaltigkeit gewährleistet ist, und da mehr 

wissenschaftliche Erkenntnisse erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die 

Verwendung biobasierter Kunststoffe während ihres gesamten Lebenszyklus mit den 

Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft, wie in der Mitteilung der Kommission vom 

30. November 2022 über einen EU-Politikrahmen für biobasierte, biologisch abbaubare 

und kompostierbare Kunststoffe dargelegt, im Einklang steht. Die Erzeuger möchten 

diese Informationen jedoch möglicherweise auf ihren Verpackungen anbringen, um die 

Verbraucher über den biobasierten Kunststoffanteil dieser Verpackungen zu 

informieren. Um sicherzustellen, dass diese Informationen EU-weit einheitlich erteilt 

werden, sollte die Kennzeichnung zur Angabe des biobasierten Kunststoffanteils 

harmonisiert werden. 

(69) Um die Endabnehmer über die Wiederverwendbarkeit, die Verfügbarkeit von 

Wiederverwendungssystemen und den Standort von Sammelstellen für wiederverwendbare 

Verpackungen zu informieren, sollte auf solchen Verpackungen ein QR-Code oder ein 

anderer Datenträger angebracht werden, der die entsprechenden Informationen enthält. Der 

QR-Code oder andere standardisierte und offene digitale Datenträger sollte 

Informationen enthalten, die die Nachverfolgung und Berechnung von Umläufen und 

Kreislaufdurchgängen erleichtern, oder eine Schätzung des Durchschnitts, falls diese 

Berechnung nicht machbar ist. Das Etikett sollte für offene Kreislaufsysteme, die nicht 

über einen Systembetreiber verfügen, freiwillig sein. Darüber hinaus sollten 

wiederverwendbare Verkaufsverpackungen an der Verkaufsstelle eindeutig gekennzeichnet 

werden. 
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(70) Verpackungen sollten nicht mit zu vielen Etiketten versehen werden. Um dies zu 

vermeiden, sollten für den Fall, dass andere Rechtsakte der Union vorschreiben, dass 

Informationen über das verpackte Produkt über einen Datenträger digital verfügbar sein 

müssen, die gemäß dieser Verordnung für die Verpackung erforderlichen Informationen 

und die für das verpackte Produkt erforderlichen Informationen über denselben 

Datenträger zugänglich sein. Dieser Datenträger sollte die Anforderungen dieser 

Verordnung oder anderer geltender Rechtsakte der Union erfüllen. Insbesondere wenn das 

verpackte Produkt unter die Verordnung (EU) 2024/...+ oder andere Rechtsvorschriften der 

Union fällt, die einen digitalen Produktpass vorschreiben, sollte dieser digitale Produktpass 

auch für die Bereitstellung der einschlägigen Informationen im Rahmen dieser Verordnung 

verwendet werden. Enthalten Verpackungen besorgniserregende Stoffe, so sollte dies 

unter Nutzung einer standardisierten digitalen Kennzeichnungstechnologie, wie in den 

von der Kommission erlassenen Durchführungsrechtsakten festgelegt, angegeben 

werden. Diese Informationen sollten es ermöglichen, die Kreislaufwirtschaft zu fördern 

und sicherzustellen, dass Abfallbewirtschafter Zugang zu einschlägigen Informationen 

über die chemische Zusammensetzung haben, damit sie die am besten geeignete 

Abfallbewirtschaftungsoption im Einklang mit der Abfallhierarchie bestimmen und 

somit das Kreislaufprinzip von Verpackungen voranbringen können. 

(71) Um die Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung zu unterstützen, sollten die 

Verbraucher vor irreführenden und unübersichtlichen Informationen über Merkmale von 

Verpackungen und ihre angemessene Behandlung am Ende der Lebensdauer, für die im 

Rahmen dieser Verordnung eine harmonisierte Kennzeichnung eingeführt wird, geschützt 

werden. Es dürfte möglich sein, Verpackungen, die unter ein Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung fallen, mittels eines entsprechenden Symbols im gesamten 

Anwendungsgebiet dieser Regelung lediglich mit Hilfe eines QR-Codes oder einer 

anderen standardisierten digitalen Kennzeichnungstechnologie zu identifizieren, um 

anzuzeigen, dass der Hersteller seinen Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung nachkommt. Dieses Symbol sollte Verbrauchern oder Nutzern 

die Recyclingfähigkeit von Verpackungen klar und eindeutig anzeigen. 

                                                
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 (2022/0095 

(COD)) einfügen. 
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(72) Verpackungen, die unter obligatorische Pfand- und Rücknahmesysteme fallen, sollten 

mit einem Etikett versehen sein, das den Verbraucher darüber informiert, dass diese 

Verpackungen unter ein solches System fallen und daher über spezifische 

Sammelstellen, die von nationalen Behörden für diesen Zweck zugelassen wurden, 

gesammelt werden sollten. Bei diesem Etikett sollte es sich um eine harmonisierte 

EU-Kennzeichnung handeln, die von der Kommission festgelegt wird. Die 

Mitgliedstaaten können die Verwendung solcher harmonisierter Symbole auf 

Verpackungen vorschreiben, die an Pfand- und Rücknahmesystemen gebunden sind, die 

kraft nationaler Rechtsvorschriften vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung eingerichtet 

wurden. 

(73) Die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates32 dient als 

„Sicherheitsnetz“, das ein hohes Verbraucherschutzniveau in allen Sektoren 

gewährleistet und detailliertere Anforderungen des sektor- oder produktspezifischen 

Unionsrechts ergänzt, es sei denn, es besteht ein Widerspruch zwischen der genannten 

Richtlinie und anderen Vorschriften der Union in Bezug auf bestimmte Aspekte 

unlauterer Geschäftspraktiken, in denen letztere Vorrang haben und für diese 

spezifischen Aspekte gelten sollten. Die Richtlinie (EU) 2024/825 des Europäischen 

Parlaments und des Rates33 sieht vor, dass die Anbringung eines freiwilligen 

Nachhaltigkeitssiegels, das bestimmten Anforderungen nicht genügt, eine unlautere 

Geschäftspraxis darstellt. 

                                                
32 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über 

unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, 
der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22). 

33 Richtlinie (EU) 2024/825 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 
Februar 2024 zur Änderung der Richtlinien 2005/29/EG und 2011/83/EU hinsichtlich der 
Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen 
unlautere Praktiken und durch bessere Informationen (ABl. L 2024/825 vom 6.3.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj). 
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(74) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der Kennzeichnungsvorschriften zu 

gewährleisten, [. sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

um die Abfallsortierung weiter zu verbessern, die Bedingungen für die Angabe der 

Materialzusammensetzung von Verpackungen mittels standardisierter und offener 

digitaler Kennzeichnungstechnologien festzulegen und detaillierte harmonisierte 

Spezifikationen für die Kennzeichnungsanforderungen für Verpackungen und 

Abfallbehälter gemäß dieser Verordnung zu erstellen. Bei der Ausarbeitung dieser 

Spezifikationen sollte die Kommission den Text möglichst konzis halten und 

wissenschaftliche oder sonstige verfügbare technische Informationen, einschließlich 

einschlägiger internationaler Normen, berücksichtigen. Die harmonisierte Kennzeichnung 

von Verpackungen, die an ein Pfand- und Rücknahmesystem gebunden sind, sollte unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Pfandgebühren, die möglicherweise in den 

Mitgliedstaaten anfallen, gestaltet werden. Aufgrund des neuen Systems sollte die 

Entscheidung 97/129/EG der Kommission34 am  ... [42 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] aufgehoben und ihr Inhalt in diesen Durchführungsrechtsakt aufgenommen 

werden. 

(75) Die Wirtschaftsakteure sollten sicherstellen, dass die Verpackungen die Anforderungen 

dieser Verordnung einhalten. Sie sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese 

Einhaltung in Bezug auf ihre jeweilige Rolle in der Lieferkette sicherzustellen und somit 

den freien Verkehr von Verpackungen im Binnenmarkt zu gewährleisten und ihre 

Nachhaltigkeit zu verbessern. 

                                                
34 Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 1997 zur Festlegung eines 

Kennzeichnungssystems für Verpackungsmaterialien gemäß der Richtlinie 94/62/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle 
(ABl. L 50 vom 20.2.1997, S. 28). 
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(76) Weil der Erzeuger den Entwurfs- und Fertigungsprozess in allen Einzelheiten kennt, ist er 

am besten für die Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens gemäß dieser 

Verordnung geeignet. Die Konformitätsbewertung sollte daher weiterhin ausschließlich 

dem Erzeuger obliegen. 

(77) Es sollte sichergestellt werden, dass Lieferanten von Verpackungen oder 

Verpackungsmaterial dem Erzeuger alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung 

stellen, die der Erzeuger benötigt, um die Konformität der Verpackungen und des 

Verpackungsmaterials nachzuweisen. Diese Informationen und Unterlagen sollten 

entweder auf Papier oder in elektronischer Form übermittelt werden. 

(78) Um das Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, 

dass Verpackungen aus Drittländern, die auf den Unionsmarkt gelangen, dieser Verordnung 

entsprechen, unabhängig davon, ob sie als eigenständige Verpackung oder in Verbindung 

mit einem verpackten Produkt eingeführt werden. Insbesondere muss sichergestellt 

werden, dass die Erzeuger geeignete Konformitätsbewertungsverfahren für diese 

Verpackungen durchgeführt haben. Daher sollten die Importeure dafür Sorge tragen, dass 

die von ihnen in Verkehr gebrachten Verpackungen diesen Anforderungen entsprechen und 

dass die von den Erzeugern erstellten Unterlagen den zuständigen nationalen Behörden zur 

Überprüfung zur Verfügung stehen. 

(79) Beim Inverkehrbringen von Verpackungen sollte jeder Importeur auf der Verpackung 

seinen Namen, seinen eingetragenen Handelsnamen oder seine eingetragene Handelsmarke 

sowie seine Postanschrift und gegebenenfalls elektronische Kommunikationsmittel, über 

die er erreicht werden kann, angeben. Ausnahmen sollten in Fällen gelten, in denen die 

Verpackung solche Angaben nicht zulässt. 
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(80) Da der Vertreiber Verpackungen auf dem Markt bereitstellt, nachdem sie vom Erzeuger 

oder Importeur dort in Verkehr gebracht wurden, sollte er in Bezug auf die geltenden 

Anforderungen dieser Verordnung die gebotene Sorgfalt walten lassen. Der Vertreiber 

sollte auch sicherstellen, dass seine Handhabung der Verpackung die Einhaltung dieser 

Anforderungen nicht beeinträchtigt. 

(81) Da Vertreiber und Importeure dem Markt nahe stehen und bei der Gewährleistung der 

Konformität der Verpackungen eine wichtige Rolle innehaben, sollten sie in die 

Marktüberwachungsaufgaben der zuständigen nationalen Behörden eingebunden werden 

und darauf eingestellt sein, aktiv mitzuwirken, indem sie diesen Behörden alle nötigen 

Informationen zu der betreffenden Verpackung zur Verfügung stellen. 

(82) Jeder Importeur oder Vertreiber, der Verpackungen unter seinem eigenen Namen oder 

seiner eigenen Marke in Verkehr bringt oder eine solche Verpackung so verändert, dass die 

Konformität mit dieser Verordnung beeinträchtigt werden könnte, sollte als Erzeuger gelten 

und die Verantwortung für die Erzeugerpflichten tragen. 

(83) Die Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit von Verpackungen über die gesamte 

Lieferkette erleichtert den Marktüberwachungsbehörden ihre Aufgabe, Wirtschaftsakteure 

aufzuspüren, die nicht konforme Verpackungen in Verkehr gebracht oder auf dem Markt 

bereitgestellt haben. Die Wirtschaftsakteure sollten daher verpflichtet werden, die 

Informationen über ihre Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren. 
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(84) Das Problem des Abfallaufkommens durch übermäßige Verpackungen kann nicht allein 

dadurch angegangen werden, dass Verpflichtungen in Bezug auf die Gestaltung von 

Verpackungen festgelegt werden. Für bestimmte Verpackungsarten sollten den 

Wirtschaftsakteuren, die solche Verpackungen befüllen oder anderweitig verwenden, 

Verpflichtungen zur Verringerung des Leerraums auferlegt werden. Bei Umverpackungen, 

Transportverpackungen und Verpackungen für den elektronischen Handel, die für die 

Lieferung von Produkten an Endvertreiber oder Endabnehmer verwendet werden, sollte 

das Verhältnis des Leerraums zu dem Produkt 50 % nicht überschreiten. Im Einklang mit 

der Abfallhierarchie und im Interesse der Förderung innovativer Verpackungen mit dem 

Ziel, Verpackungsabfälle zu verringern, sollten Wirtschaftsakteure, die 

Verkaufsverpackungen als Verpackungen für den elektronischen Handel verwenden, von 

dieser Verpflichtung ausgenommen werden können. Diese Verpflichtung sollte nicht für 

wiederverwendbare Verpackungen gelten. 

(85) Um ein hohes Umweltschutzniveau auf dem Binnenmarkt sowie ein hohes Maß an 

Lebensmittelsicherheit und -hygiene zu gewährleisten und um die Erreichung der Ziele für 

die Vermeidung von Verpackungsabfällen zu erleichtern, sollten keine unnötigen oder 

vermeidbaren Verpackungen in Verkehr gebracht werden dürfen. Anhang V dieser 

Verordnung enthält eine Liste dieser Verpackungsformate. Um die Liste an den 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Liste 

zu erlassen. Die Kommission sollte Leitlinien veröffentlichen, in denen Anhang V näher 

erläutert wird, einschließlich Beispielen für die Verpackungen und Vorgaben 

hinsichtlich der Ausnahmen von den Beschränkungen. 
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(86) Um das Ziel der Kreislauffähigkeit und der nachhaltigen Verwendung von Verpackungen 

weiter zu verfolgen, muss das Risiko begrenzt werden, dass Verpackungen, die als 

wiederverwendbar vermarktet werden, in der Praxis nicht wiederverwendet werden, und es 

muss sichergestellt werden, dass die Verbraucher wiederverwendbare Verpackungen 

zurückgeben. Am besten ist dies zu erreichen, wenn die Wirtschaftsakteure, die 

wiederverwendbare Verpackungen verwenden, dazu verpflichtet werden, für die 

Einrichtung eines Wiederverwendungssystems zu sorgen, damit solche Verpackungen den 

Wirtschaftskreislauf durchlaufen und wiederholt verwendet werden können. Um den 

größtmöglichen Nutzen solcher Systeme sicherzustellen, sollten Mindestanforderungen für 

offene und geschlossene Kreislaufsysteme festgelegt werden. Die Bestätigung der 

Konformität von wiederverwendbaren Verpackungen mit einem 

Wiederverwendungssystem sollte Teil der technischen Dokumentation solcher 

Verpackungen sein. Wiederverwendungssysteme können sich hinsichtlich ihres Umfangs 

und ihrer geografischen Abdeckung und Reichweite unterscheiden und von kleineren 

lokalen Systemen bis hin zu größeren Systemen, die sich über das Hoheitsgebiet eines 

oder mehrerer Mitgliedstaaten erstrecken können, reichen. 

(87) Wiederverwendbare Verpackungen müssen für ihre Nutzer sicher sein. Daher müssen 

Wirtschaftsakteure, die ihre Produkte in wiederverwendbaren Verpackungen anbieten, 

sicherstellen, dass eine wiederverwendbare Verpackung vor ihrer erneuten Verwendung 

einem Aufbereitungsverfahren unterzogen wird, für das Anforderungen festgelegt werden 

sollten. 

(88) Wiederverwendbare Verpackungen werden zu Abfall im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der 

Richtlinie 2008/98/EG, wenn sich ihr Besitzer ihrer entledigt, entledigen will oder 

entledigen muss. Wiederverwendbare Verpackungen, die sich in einem 

Aufbereitungsverfahren befinden, gelten in der Regel nicht als Abfall. 
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(89) Um Anreize für die Abfallvermeidung zu schaffen, sollte ein neues Konzept der 

„Wiederbefüllung“ eingeführt werden. Die Wiederbefüllung sollte als spezifische 

Abfallvermeidungsmaßnahme betrachtet werden, die zur Verwirklichung der 

Abfallvermeidungsziele gemäß der vorliegenden Verordnung beiträgt und für diese 

erforderlich ist. 

(90) Bieten Wirtschaftsakteure den Kauf von Produkten durch Wiederbefüllung an, so sollten 

sie sicherstellen, dass ihre Wiederbefüllungsstationen bestimmte Anforderungen erfüllen, 

um die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten. In diesem 

Zusammenhang sollten die Wirtschaftsakteure, wenn die Verbraucher ihre eigenen 

Behältnisse verwenden, über die Bedingungen für eine sichere Wiederbefüllung und 

Verwendung dieser Behälter informieren. Um die Wiederbefüllung zu fördern, sollten die 

Wirtschaftsakteure keine kostenlosen Verpackungen oder Verpackungen, die nicht Teil des 

Pfand- und Rücknahmesystems an den Wiederbefüllungsstationen sind, bereitstellen. Die 

Wirtschaftsakteure sollten von der Haftung im Falle von Problemen mit der 

Lebensmittelsicherheit befreit werden, die sich aus der Verwendung von Behältern 

ergeben könnten, die von Verbrauchern bereitgestellt werden. 
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(91) Um den wachsenden Anteil von Einwegverpackungen und die zunehmende Menge an 

Verpackungsabfällen zu verringern, müssen quantitative Wiederverwendungsziele ▌für 

Verpackungen in Bereichen festgelegt werden, die das größte Potenzial für eine 

Verringerung der Verpackungsabfälle aufweisen, nämlich bei Lebensmitteln und Getränken 

zur Mitnahme, großen Elektro-Haushaltsgeräten und Transportverpackungen. Dies wurde 

anhand von Faktoren wie den bestehenden Wiederverwendungssystemen, der 

Notwendigkeit von Verpackungen und der Möglichkeit bewertet, die funktionalen 

Anforderungen in Bezug auf sachgerechte Verpackung, Sauberkeit, Gesundheit, Hygiene 

und Sicherheit zu erfüllen. Auch die Unterschiede zwischen den Produkten und ihren 

Herstellungs- und Vertriebssystemen wurden berücksichtigt. Bei der Umsetzung solcher 

Ziele sollten die während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts erzielten 

Umweltvorteile berücksichtigt werden. Mit der Festlegung der Ziele sollen Innovationen 

gefördert und der Anteil der Wiederverwendungs- und Wiederbefüllungslösungen erhöht 

werden. ▌Einwegverpackungen für Lebensmittel und Getränke, die in den Räumlichkeiten 

des Gastgewerbes eingefüllt und verzehrt werden, sollten verboten werden. Die 

Verbraucher sollten stets die Möglichkeit haben, Lebensmittel und Getränke zum 

Mitnehmen in wiederverwendbaren Behältern oder unter Verwendung eigener Behälter 

zu Bedingungen zu erwerben, die nicht unvorteilhafter sind als bei Lebensmitteln und 

Getränken, die in Einwegverpackungen angeboten werden. Wirtschaftsakteure, die 

Lebensmittel oder Getränke zum Mitnehmen verkaufen, sollten den Verbrauchern die 

Möglichkeit bieten, die Lebensmittel oder Getränke in eigenen Behältern und 

Lebensmittel und Getränkte in wiederverwendbaren Verpackungen zu erwerben. 
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(92) Unter bestimmten Bedingungen sollten die Mitgliedstaaten Wirtschaftsakteure für einen 

verlängerbaren Zeitraum von fünf Jahren von den Wiederverwendungsverpflichtungen 

ausnehmen können. Diese Bedingungen sollten mit hohen Recyclingquoten und 

geltenden Abfallvermeidungsquoten in dem befreienden Mitgliedstaat in Verbindung 

stehen, einschließlich einer ersten Zwischenquote der Abfallvermeidung von 3 % 

bis 2028 sowie der Annahme eines betrieblichen Abfallvermeidungs- und -recyclingplans 

durch die Wirtschaftsakteure. 

(93) Das Inverkehrbringen von Verpackungen, die unter Artikel 25 Absatz 1 Anhang V 

Nummern 3 und 4 dieser Verordnung fallen, für grenzüberschreitende 

Beförderungsmittel, bei denen Catering-Dienstleistungen an Bord verfügbar sind, wie 

Luftfahrzeuge, Flugzeuge, Züge, Kreuzfahrtschiffe, Fähren, Jachten und Boote, sollte 

als Reise mit diesen Verpackungen in die Union oder innerhalb der Union verstanden 

werden. Reisen innerhalb der Union sollten als eine Situation verstanden werden, in der 

das Beförderungsmittel von einem Ort in der Union abfährt und an einem Ort in der 

Union ankommt. 

(94) Um ihre Wirksamkeit zu erhöhen und um sicherzustellen, dass die Wirtschaftsakteure 

gleich behandelt werden, sollten die Wiederverwendungsziele ▌für die Wirtschaftsakteure 

gelten. Zielvorgaben in Bezug auf Getränke sollten ▌für die Endvertreiber gelten. Einige 

spezifische Getränke, die als verderblich gelten und empfindlich für mikrobiologischen 

Verderb durch Bakterien oder Hefen sind, benötigen eine spezifische aseptische 

Technologie, damit sie vor Verderb geschützt sind und gleichzeitig eine lange 

Haltbarkeitsdauer haben. Daher sollten Milch und andere verderbliche Getränke von 

der Verpflichtung zur Erfüllung der Zielvorgaben für die Wiederverwendung von 

Getränkeverpackungen ausgenommen werden. Die Zielvorgaben sollten als Prozentsatz 

der Verkäufe, des Volumens oder verkauften Gewichts in wiederverwendbaren 

Verpackungen innerhalb eines Wiederverwendungssystems ▌oder, im Falle von 

Transportverpackungen, als Prozentsatz der Anzahl der Verwendungen berechnet werden. 

In Bezug auf das Material sollten die Zielvorgaben neutral sein. Um einheitliche 

Bedingungen für die Umsetzung der Zielvorgaben für die Wiederverwendung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der 

Methode für deren Berechnung ▌übertragen werden. 
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(95) In einigen Fällen ist die Verwendung von Einwegtransportverpackungen nicht notwendig, 

da es eine breite Palette gut funktionierender wiederverwendbarer Alternativen gibt. Um 

sicherzustellen, dass solche Alternativen wirksam genutzt werden, sollte von den 

Wirtschaftsakteuren verlangt werden, dass sie beim Transport von Produkten zwischen 

verschiedenen Standorten desselben Wirtschaftsakteurs oder zwischen einem 

Wirtschaftsakteur und seinen verbundenen Unternehmen oder Partnerunternehmen nur 

wiederverwendbare Transportverpackungen verwenden, mit Verpackungsformaten wie 

Paletten, faltbaren Kunststoffkisten, Getränkekästen aus Kunststoff, starren oder flexiblen 

Massengutbehältern oder Fässern. Aus denselben Gründen sollte diese Verpflichtung auch 

für Wirtschaftsakteure gelten, die Produkte innerhalb eines Mitgliedstaats transportieren. 

Bei einigen spezifischen Transportverpackungen, wie es bei Kartons der Fall ist, können 

wiederverwendbare Alternativen für kontaktempfindliche Produkte keine Option sein; 

sie müssen zwischen den Verwendungen spezifisch gewaschen werden, und bei anderen 

Anwendungen ist die Zahl der Kreislaufdurchgänge sehr gering. Daher sollten Kartons 

von der Verpflichtung zur Erfüllung der Zielvorgaben für die Wiederverwendung von 

Transportverpackungen ausgenommen werden. 

(96) Die Erreichung der Wiederverwendungs- und Wiederbefüllungsziele kann für kleinere 

Wirtschaftsakteure eine Herausforderung darstellen. Daher sollten bestimmte 

Wirtschaftsakteure von der Verpflichtung zur Einhaltung der Zielvorgaben für die 

Wiederverwendung von Verpackungen ausgenommen werden, und zwar wenn sie weniger 

als ein bestimmtes Verpackungsvolumen in Verkehr bringen und die Definition von 

Kleinstunternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG35 der Kommission erfüllen 

oder ihre Verkaufsfläche ▌unter einer bestimmten Größe liegt. Der Kommission sollte die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

▌weitere Ausnahmen für andere Wirtschaftsakteure vorzusehen oder Ausnahmen für 

bestimmte Verpackungsformate, für die die Wiederverwendungs- und 

Wiederbefüllungsziele gelten, bei schwerwiegenden Problemen in Bezug auf Hygiene, 

Lebensmittelsicherheit oder Umwelt, die die Erreichung dieser Ziele verhindern, 

einzuführen. 

                                                
35 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 

Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (bekanntgegeben unter 
Aktenzeichen K(2003) 1422) (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
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(97) Damit die Einhaltung der Wiederverwendungsziele ▌überprüft werden kann, müssen die 

betreffenden Wirtschaftsakteure den zuständigen Behörden Bericht erstatten. Ab dem 

1. Januar 2030 sollten die Wirtschaftsakteure die einschlägigen Daten für jedes 

Kalenderjahr übermitteln. Die Mitgliedstaaten sollten diese Daten öffentlich zugänglich 

machen. 

(98) Da ein Wirtschaftsakteur möglicherweise über mehrere verschiedene 

Verpackungsformate verfügt, sollte die Erreichung der Zielvorgaben für die 

Wiederverwendung auf der Grundlage der Gesamtzahl der Verkaufseinheiten oder des 

Gesamtgewichts von Lebensmitteln oder der Gesamtzahl der Verkaufseinheiten oder des 

Gesamtvolumens von Getränken, die in Verkehr gebracht werden, berechnet werden. 

(99) Angesichts des anhaltend hohen Verbrauchs an Kunststofftragetaschen, der ineffizienten 

Ressourcennutzung und des Vermüllungspotenzials sollten Bestimmungen beibehalten 

werden, die auf eine nachhaltige Verringerung des Verbrauchs von Kunststofftragetaschen 

abzielen, wie es bereits in der Richtlinie 94/62/EG in der durch die Richtlinie 

(EU) 2015/720 des Europäischen Parlaments und des Rates geänderten Fassung36 

vorgesehen ist. In Anbetracht der derzeit unterschiedlichen Ansätze und der begrenzten 

Berichterstattungspflichten in Bezug auf Kunststofftragetaschen lässt sich nur schwer 

beurteilen, ob mit den von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen zur 

Verbrauchsminderung das Ziel einer „dauerhaften“ Verringerung des Verbrauchs solcher 

Tüten erreicht wurde und ob sich dadurch der Verbrauch anderer Arten von 

Kunststofftragetaschen nicht erhöht hat. Daher ist es notwendig, die Definition des Begriffs 

„dauerhafte Verringerung des Verbrauchs“ zu harmonisieren, ein gemeinsames Ziel 

festzulegen und neue Berichterstattungspflichten einzuführen. 

                                                
36 Richtlinie (EU) 2015/720 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 

zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG betreffend die Verringerung des Verbrauchs von 
leichten Kunststofftragetaschen (ABl. L 115 vom 6.5.2015, S. 11). 
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(100) Angesichts der Ergebnisse der Bewertungsstudie zu Kunststofftragetaschen müssen 

weitere Maßnahmen ergriffen werden, um den Verbrauch an leichten 

Kunststofftragetaschen zu verringern und mögliche Substitutionseffekte durch sehr leichte 

Kunststofftragetaschen und dickere Kunststofftragetaschen über 50 Mikron zu prüfen. 

(101) Da sehr leichte Kunststofftragetaschen (unter 50 Mikron) sehr wahrscheinlich zu Abfall 

werden und zur Meeresverschmutzung beitragen, sollten Maßnahmen ergriffen werden, 

um ihr Inverkehrbringen auf unbedingt notwendige Verwendungszwecke zu 

beschränken. Diese Kunststoffbeutel sollten nicht als Verpackungen für lose 

Lebensmittel in Verkehr gebracht werden, außer aus hygienischen Gründen oder zur 

Verpackung von feuchten losen Lebensmitteln wie rohem Fleisch, Fisch oder 

Milcherzeugnissen. 

(102) Um eine nachhaltige Verringerung des Verbrauchs an leichten Kunststofftragetaschen in 

ihrem Hoheitsgebiet zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen 

können, die unter anderem ein Verbot derartiger Kunststofftragetaschen, die Umsetzung 

nationaler Reduktionsziele, die Beibehaltung oder Einführung wirtschaftlicher Instrumente 

sowie andere Vermarktungsbeschränkungen umfassen können, sofern diese Maßnahmen 

verhältnismäßig und diskriminierungsfrei sind. Diese Maßnahmen können abhängig von 

den Umweltauswirkungen von leichten Kunststofftragetaschen nach ihrer Verwertung oder 

Entsorgung, ihren Kompostierungseigenschaften, ihrer Haltbarkeit oder ihrem spezifischen 

Verwendungszweck variieren. Sofern die Ziele für Kunststofftragetaschen erreicht 

werden, können die Mitgliedstaaten die Bestimmungen zu solchen Tragetaschen mittels 

Vereinbarungen zwischen den zuständigen Behörden und den betroffenen 

Wirtschaftszweigen umsetzen. 
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(103) Eine Verringerung der Verwendung von Kunststofftragetaschen sollte nicht zu einer 

Substitution durch anderes Verpackungsmaterial führen. Die Kommission sollte die 

Verwendung von anderem Material überwachen und ein Ziel sowie gegebenenfalls 

Maßnahmen zur Verringerung des Verbrauchs solchen Materials vorschlagen. 

(104) Um die wirksame und harmonisierte Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten 

Nachhaltigkeitsanforderungen zu gewährleisten, sollte die Konformität mit diesen 

Anforderungen anhand zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Methoden gemessen 

werden, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik Rechnung tragen. 

(105) Um sicherzustellen, dass es im Binnenmarkt keine Handelshemmnisse gibt, sollten die 

Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Verpackungen u. a. in Bezug auf 

besorgniserregende Stoffe in Verpackungen, kompostierbare Verpackungen, Minimierung 

von Verpackungen, wiederverwendbare Verpackungen und Wiederverwendungssysteme 

auf Unionsebene harmonisiert werden. Um die Bewertung der Konformität mit diesen 

Anforderungen, einschließlich im Hinblick auf Test-, Mess- oder Berechnungsmethoden, 

zu erleichtern, ist es erforderlich, eine Konformitätsvermutung für Verpackungen und 

verpackte Produkte vorzusehen, die den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 

erlassenen harmonisierten Normen entsprechen, um detaillierte technische Spezifikationen 

für diese Anforderungen zu formulieren, insbesondere dahin gehend, dass der 

Lebenszyklus von Verpackungen und verpackten Produkten das durchschnittliche 

Verbraucherverhalten repräsentiert und dass von vorsätzlicher oder unbeabsichtigter 

Umgehung abgeschreckt wird. 
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(106) In Ermangelung harmonisierter Normen sollte der Rückgriff auf gemeinsame technische 

Spezifikationen als Ausweichlösung genutzt werden, um die Verpflichtung des Erzeugers 

zur Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen zu erleichtern, beispielsweise wenn es zu 

unzumutbaren Verzögerungen bei der Ausarbeitung einer harmonisierten Norm kommt. 

Darüber hinaus sollte auf diese Lösung zurückgegriffen werden können, wenn die 

Kommission die Verweise auf einschlägige harmonisierte Normen gemäß Artikel 11 

Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 eingeschränkt oder gestrichen hat. Die 

Einhaltung der von der Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten 

angenommenen gemeinsamen technischen Spezifikationen sollte die 

Konformitätsvermutung ebenfalls unterstreichen. 

(107) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der Nutzung gemeinsamer technischer 

Spezifikationen zu gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden, um gemeinsame technische Spezifikationen für die Anforderungen an 

Nachhaltigkeit, Kennzeichnung und Wiederverwendungssysteme festzulegen, zu ändern 

oder aufzuheben und Test-, Mess- oder Berechnungsmethoden zu bestimmen. Die 

Kommission sollte bei der Ausarbeitung der Entwürfe von Durchführungsrechtsakten 

die Standpunkte der einschlägigen Gremien oder der Sachverständigengruppe 

berücksichtigen und alle einschlägigen Interessenträger gebührend konsultieren. 

(108) Um die Kohärenz mit anderen Rechtsvorschriften der Union zu gewährleisten, sollte als 

Konformitätsbewertungsverfahren das in dieser Verordnung enthaltene Modul für die 

interne Fertigungskontrolle auf der Grundlage der Module des Beschlusses 

Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates37 angewendet werden. 

                                                
37 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 

über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur 
Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 82). 
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(109) Die CE-Kennzeichnung auf Verpackungen sollte nicht angeben, dass die Verpackung den 

Anforderungen dieser Verordnung entspricht, sondern lediglich, dass das verpackte 

Produkt den gegebenenfalls geltenden Produktvorschriften der Union entspricht. Nach den 

Produktvorschriften der Union ist die CE-Kennzeichnung für das Produkt in der Regel 

entweder auf dem Produkt selbst oder auf seiner Verpackung anzubringen. Die 

Anforderung, dass die CE-Kennzeichnung auf der Verpackung die Einhaltung der 

Anforderungen dieser Verordnung angeben soll, kann zu Verwirrung und 

Missverständnissen in Bezug auf die Frage führen, ob sich die Kennzeichnung auf die 

Verpackung selbst oder auf das verpackte Produkt bezieht, und letztlich zu Unsicherheiten 

hinsichtlich der tatsächlichen Sicherheit und Konformität der betreffenden verpackten 

Produkte führen. 

(110) Stattdessen sollte die Übereinstimmung der Verpackung mit den Anforderungen dieser 

Verordnung anhand der EU-Konformitätserklärung nachgewiesen werden. 

(111) Die Erzeuger sollten eine EU-Konformitätserklärung erstellen, die Informationen über die 

Konformität der Verpackung mit dieser Verordnung enthält. Die Erzeuger können auch 

aufgrund anderer Rechtsakte der Union verpflichtet sein, eine EU-Konformitätserklärung 

auszustellen. Um einen wirksamen Zugang zu Informationen für die Zwecke der 

Marktüberwachung zu gewährleisten, sollte eine einzige EU-Konformitätserklärung in 

Bezug auf alle Rechtsvorschriften der Union ausgestellt werden. Um den 

Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsakteure zu verringern, sollte es zulässig sein, dass 

diese einzige EU-Konformitätserklärung aus einer Akte besteht, die die einschlägigen 

einzelnen Konformitätserklärungen enthält. 

www.parlament.gv.at



 

 60 

 

(112) Mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates38wird 

ein Rahmen für die Marktüberwachung von Produkten sowie für Kontrollen von Produkten 

aus Drittländern geschaffen. Die genannte Verordnung sollte für die unter die vorliegende 

Verordnung fallenden Verpackungen gelten, um sicherzustellen, dass Verpackungen, die in 

der Union frei verkehren dürfen, Anforderungen genügen, die ein hohes Niveau beim 

Schutz der öffentlichen Interessen wie etwa der menschlichen Gesundheit, der Sicherheit 

und der Umwelt gewährleisten. 

(113) Die Abfallbewirtschaftung in der Union sollte verbessert werden mit dem Ziel, die Umwelt 

zu schützen, zu erhalten und ihre Qualität zu verbessern, die menschliche Gesundheit zu 

schützen, eine umsichtige, effiziente und rationelle Verwendung der natürlichen 

Ressourcen zu gewährleisten und den Grundsatz der Kreislaufwirtschaft zu fördern, die 

Verbreitung erneuerbarer Energieträger zu fördern, die Energieeffizienz zu verbessern, die 

Abhängigkeit der Union von Ressourceneinfuhren zu verringern, für neue Chancen in der 

Wirtschaft zu sorgen sowie zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit beizutragen. Die 

effizientere Nutzung der Ressourcen dürfte bei gleichzeitiger Senkung der jährlich 

insgesamt entstehenden Treibhausgasemissionen auch zu wesentlichen Nettoeinsparungen 

für Unternehmen, Behörden und Verbraucher in der Union führen. 

(114) Trotz der Anforderungen und Ziele in Bezug auf die Minimierung von Verpackungen 

gemäß der Richtlinie 94/62/EG ist das Aufkommen von Verpackungsabfällen in absoluten 

Zahlen und pro Kopf gestiegen, und Vieles deutet auf einen weiteren starken Rückgang bei 

der Wiederverwendung und Wiederbefüllung von Verpackungen hin, der dadurch verstärkt 

wird, dass immer mehr unterwegs verzehrt und im elektronischen Handel eingekauft wird. 

Mit der Weiterentwicklung von Produkten, Materialien und Verbrauchsmustern ist die 

Verwendung von Einwegverpackungen, vor allem aus Kunststoff, erheblich gestiegen. 

Dies hängt mit der Einzelhandelslandschaft zusammen, in der die Vertriebsnetze immer 

größer werden, sowie mit der Herstellung und Verpackung von Produkten in 

Hochgeschwindigkeitsanlagen, wodurch ein Abwärtsdruck auf den Markt für die 

Wiederverwendung und Wiederbefüllung ausgeübt wird. 

                                                
38 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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(115) Um die Einhaltung der Verpflichtungen der Hersteller und der Organisationen für 

Herstellerverantwortung im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung in Bezug auf 

die Sammlung und Behandlung von Abfällen, die im Zusammenhang mit ihren Produkten 

entstehen, zu überwachen und zu überprüfen, müssen die Mitgliedstaaten eine oder 

mehrere zuständige Behörden benennen. 

(116) Zur Sicherstellung einer besseren, zügigeren und einheitlicheren Umsetzung der 

Verpflichtungen durch die Mitgliedstaaten und zur frühzeitigen Erkennung von 

Durchführungsproblemen sollte das System von Frühwarnberichten aufrechterhalten 

werden, damit Schwächen erkannt und bereits vor Ablauf der Fristen für die Erfüllung der 

Zielvorgaben Abhilfemaßnahmen getroffen werden können. Bei der Erweiterung dieses 

Systems, das im Rahmen der Richtlinie 94/62/EG zur Verwirklichung der Recyclingziele 

herangezogen wurde, sollten auch Zielvorgaben für die Verringerung von 

Verpackungsabfällen einbezogen werden, die von den Mitgliedstaaten bis 2030 und 2035 

erreicht werden müssen. 

(117) Da die Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen ein wichtiges 

Element der Abfallbewirtschaftung im Allgemeinen ist, sollten die Mitgliedstaaten diesem 

Thema in den Abfallbewirtschaftungsplänen, die im Rahmen der Erfüllung der in der 

Richtlinie 2008/98/EG festgelegten Verpflichtung erstellt werden, ein eigenes Kapitel 

widmen. Was die Maßnahmen zur Abfallvermeidung und zur Wiederverwendung 

anbelangt, so sollten diese in die gemäß der Richtlinie 2008/98/EG vorgeschriebenen 

Abfallbewirtschaftungsprogramme aufgenommen werden. Ein solches Kapitel sollte in 

den Abfallbewirtschaftungsplan und in das Abfallvermeidungsprogramm aufgenommen 

werden, und zwar im Rahmen der nächsten regelmäßigen Bewertung dieses Plans bzw. 

Programms gemäß der Richtlinie 2008/98/EG oder zu einem früheren Zeitpunkt. 
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(118) Diese Verordnung baut auf den Vorschriften zur Abfallbewirtschaftung und allgemeinen 

Grundsätzen der Richtlinie 2008/98/EG auf. 

(119) Abfallvermeidung ist der effizienteste Weg, um die Ressourceneffizienz zu verbessern und 

die Umweltauswirkungen von Abfällen zu verringern. Daher ist es wichtig, dass die 

Wirtschaftsakteure geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Abfallaufkommen zu 

verringern, indem übermäßige Verpackungen und die Verwendung bestimmter 

Verpackungsformate vermieden, die Lebensdauer von Verpackungen verlängert und 

Produkte so umgestaltet werden, dass keine oder weniger Verpackungen erforderlich sind, 

beispielsweise durch den Verkauf in loser Form, und indem von Einwegverpackungen auf 

wiederverwendbare Verpackungen umgestellt wird. 

(120) Um eine ambitionierte und nachhaltige Verringerung des Gesamtaufkommens von 

Verpackungsabfällen zu erreichen, sollten Zielvorgaben für die Reduzierung der 

Verpackungsabfälle pro Kopf bis 2030 festgelegt werden. Wenn das Ziel einer 

Verringerung um 5 % bis 2030 im Vergleich zu 2018 erreicht wird, dürfte dies in der 

gesamten Union im Jahr 2030 eine absolute Verringerung um insgesamt rund 19 % 

gegenüber dem Ausgangswert für 2030 bedeuten. Die Mitgliedstaaten sollten das 

Aufkommen an Verpackungsabfällen bis 2035 um 10 % gegenüber 2018 reduzieren; dies 

dürfte zu einer Verringerung der Verpackungsabfälle um 29 % gegenüber dem 

Ausgangswert für 2030 führen. Um sicherzustellen, dass die Bemühungen hinsichtlich der 

Abfallverringerung über 2030 hinaus fortgesetzt werden, sollte für 2035 ein Reduktionsziel 

von 10 % im Vergleich zu 2018 festgelegt werden, was eine Verringerung um 29 % 

gegenüber dem Ausgangswert bedeuten würde, und für 2040 sollte ein Reduktionsziel von 

15 % im Vergleich zu 2018 festgelegt werden, was eine Verringerung um 37 % gegenüber 

dem Ausgangswert darstellen würde. Die Mitgliedstaaten, die für die Bewirtschaftung von 

Verpackungsabfällen aus Haushalten einerseits und von Verpackungsabfällen aus 

Industrie und Gewerbe andererseits unterschiedliche Systeme eingerichtet haben, sollten 

ihre Sonderform beibehalten können. 
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(121) Da die Entstehung von Verpackungsabfällen aus Industrie und Gewerbe nicht mit dem 

Verbrauch der Haushalte zusammenhängt, können die Pro-Kopf-Vermeidungsziele als 

solche nicht für Verpackungsabfälle aus Industrie und Gewerbe gelten. 

(122) Die Mitgliedstaaten können diese Ziele mittels wirtschaftlicher Instrumente und anderer 

Maßnahmen erreichen, mit denen Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie 

geschaffen werden, einschließlich Maßnahmen, die im Rahmen von Regimen der 

erweiterten Herstellerverantwortung umzusetzen sind, und indem sie die Einrichtung und 

den wirksamen Einsatz von Wiederverwendungssystemen fördern und die 

Wirtschaftsakteure ermutigen, den Endabnehmern weitere Möglichkeiten zur 

Wiederbefüllung zu bieten. Solche Maßnahmen sollten parallel und zusätzlich zu anderen 

Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung erlassen werden, die auf die Verringerung von 

Verpackungen und Verpackungsabfällen abzielen, beispielsweise Anforderungen zur 

Minimierung von Verpackungen, Wiederverwendungsziele und 

Wiederbefüllungsverpflichtungen, Volumen-Schwellenwerte und Maßnahmen zur 

nachhaltigen Verringerung des Verbrauchs an leichten Kunststofftragetaschen. Ein 

Mitgliedstaat kann unter Einhaltung der allgemeinen Vorschriften des AEUV und 

entsprechend den Bestimmungen dieser Verordnung Anforderungen festlegen, die über die 

in dieser Verordnung festgelegten Mindestziele für die Abfallvermeidung hinausgehen. Bei 

der Umsetzung solcher Maßnahmen sollten die Mitgliedstaaten sich des Risikos einer 

Verlagerung von schwereren auf leichtere Verpackungsmaterialien bewusst sein und 

Maßnahmen priorisieren, mit denen dieses Risiko minimiert wird. 
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(123) Zur Umsetzung des Verursacherprinzips sollten die Verpflichtungen zur Bewirtschaftung 

von Verpackungsabfällen den Herstellern auferlegt werden. Zu diesem Zweck stützt sich 

die vorliegende Verordnung auf die Anforderungen an die erweiterte 

Herstellerverantwortung gemäß der Richtlinie 2008/98/EG, um sicherzustellen, dass das 

Regime der erweiterten Herstellerverantwortung eingerichtet wird, um die Kosten der 

Verpackungsabfallbewirtschaftung vollständig zu erfassen und geeignete Kontrollen der 

zuständigen Behörden zu erleichtern. Mit der vorliegenden Verordnung soll pro 

Verpackungseinheit eindeutig ein Hersteller definiert werden, sei es für leere 

Verpackungen oder für Verpackungen, die Produkte enthalten. Grundsätzlich sollte der 

Hersteller der in einem Mitgliedstaat niedergelassene Wirtschaftsakteur sein, der vom 

Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats aus als in dem Mitgliedstaat niedergelassener 

Erzeuger, Importeur oder Vertreiber verpackte Produkte erstmals auf dem Markt dieses 

Mitgliedstaats bereitstellt. Dies schließt alle Angebote zum Vertrieb, Verbrauch oder zur 

Verwendung ein, die zu einer tatsächlichen Lieferung führen könnten. Wenn also ein 

Unternehmen ein verpacktes Produkt aus einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem 

das Unternehmen ansässig ist, oder aus einem Drittstaat kauft und dieses verpackte 

Produkt in dem Mitgliedstaat liefert, in dem es ansässig ist, sollte dieses Unternehmen 

als Hersteller gelten, da es das erste Unternehmen ist, das das verpackte Produkt vom 

Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats aus bereitstellt. Bei Online-Plattformen sollte das 

ursprüngliche Anbieten eines Produkts als Bereitstellen im Sinne der 

Begriffsbestimmung für Hersteller gelten. Um jedoch jeglichen unnötigen 

Verwaltungsaufwand für kleine Unternehmen, die Transportverpackungen, 

wiederverwendbare Verpackungen, Primärproduktionsverpackungen oder 

Serviceverpackungen an der Verkaufsstelle befüllen, so gering wie möglich zu halten, 

sollte der Hersteller der Erzeuger, Vertreiber oder Importeur sein, der diese Verpackung 

vom Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aus erstmals bereitstellt, da dieser 

Wirtschaftsakteur am besten die Verpflichtungen der erweiterten 

Herstellerverantwortung erfüllen kann.  
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(124) Andererseits könnte der Hersteller, wenn die Verpackung oder das verpackte Produkt 

mittels Fernabsatzverträgen direkt dem Endabnehmer bereitgestellt wird, auch in einem 

anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat niedergelassen sein. In diesen Fällen 

sollte der Hersteller, wenn er in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist, einen 

Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung in dem Mitgliedstaat 

benennen, in dem der Endabnehmer ansässig ist. Ist der Hersteller in einem Drittland 

niedergelassen, so können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die Benennung eines 

Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung ebenfalls verpflichtend ist, 

um das Risiko zu vermeiden, dass die Verpflichtungen der erweiterten 

Herstellerverantwortung nicht erfüllt werden. Um die Einhaltung des 

Verursacherprinzips zu gewährleisten und im Zusammenhang mit der Einhaltung der 

erweiterten Herstellerverantwortung muss für Gewissheit in der Frage gesorgt werden, 

welche Art von Hersteller für Verpackungsabfälle verantwortlich ist, insbesondere im 

Falle von „Logistikunternehmen“. Logistikunternehmen sind Unternehmen, die Waren 

aus Drittländern erhalten und die mit den eingeführten Waren umgehen 

(z. B. Auspacken und Umpacken in kleinere Formate/Mengen, um den 

Kundenwünschen nachzukommen), bevor sie die Waren ohne die ursprüngliche 

Transportverpackung oder mit der vollständigen oder teilweisen ursprünglichen 

Transportverpackung an ihre Kunden, die sich in anderen Mitgliedstaaten befinden 

können, versenden. In diesem Fall sollte daher ein Hersteller für die (ursprünglichen) 

Transportverpackungen aus Drittländern ermittelt werden, die beim 

Logistikunternehmen verbleiben und in der Union zu Abfall werden. Das 

Logistikunternehmen hat in der Regel kein Eigentum an den Waren, sollte aber für die 

Verpackungen aus Drittländern, mit denen es bei seiner Tätigkeit umgeht, als Hersteller 

betrachtet werden. 
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(125) Zusätzlich zu den Kosten, die den Herstellern gemäß Artikel 40 Absatz 1a der 

vorliegenden Verordnung und bei der Umsetzung der Richtlinie 2008/98/EG auferlegt 

werden, behalten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die notwendigen Kosten zu 

decken, die sich aus den Reinigungstätigkeiten ergeben, einschließlich des Transports 

und der anschließenden Behandlung von Verpackungsabfällen, die im Abfall enthalten 

sind, als Teil der gesamten Abfallbewirtschaftungskosten von Verpackungen, die unter 

die erweiterte Herstellerverantwortung fallen sollten. Diese Kosten sollten die Kosten, 

die für die kosteneffiziente Bereitstellung dieser Dienste erforderlich sind, nicht 

übersteigen und zwischen den betroffenen Akteuren auf transparente und 

diskriminierungsfreie Weise festgelegt werden. 

(126) Um zu überwachen, ob die Hersteller ihren finanziellen und organisatorischen 

Verpflichtungen dahin gehend nachkommen, die Abfallbewirtschaftung der Verpackungen 

sicherzustellen, die sie erstmals auf dem Markt eines Mitgliedstaats bereitstellen, ist es 

erforderlich, dass die zuständige Behörde in jedem Mitgliedstaat ein Register erstellt und 

verwaltet, in dem sich die Hersteller verpflichtend registrieren sollten. 

(127) Die Registrierungsanforderungen sollten in der gesamten Union so weit wie möglich 

harmonisiert werden, um die Registrierung insbesondere dann zu erleichtern, wenn die 

Hersteller Verpackungen in verschiedenen Mitgliedstaaten bereitstellen. Um einheitliche 

Bedingungen für die Umsetzung der Registrierungsanforderungen zu gewährleisten, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um ein 

gemeinsames Format für die Eintragung im Register und die Berichterstattung an das 

Register festzulegen, wobei die zu übermittelnden Daten im Einzelnen aufzuführen sind. 
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(128) Im Einklang mit dem Verursacherprinzip gemäß Artikel 191 Absatz 2 AEUV ist es von 

wesentlicher Bedeutung, dass die Hersteller, einschließlich Akteure im elektronischen 

Handel, die Verpackungen und verpackte Produkte in der Union in Verkehr bringen, die 

Verantwortung für ihre Bewirtschaftung am Ende ihrer Lebensdauer übernehmen. Es sei 

daran erinnert, dass gemäß der Richtlinie 94/62/EG bis zum 31. Dezember 2024 Regime 

der erweiterten Herstellerverantwortung eingeführt werden müssen, da sie das am besten 

geeignete Mittel sind, um dies zu erreichen, und positive Auswirkungen auf die Umwelt 

haben können, indem das Aufkommen von Verpackungsabfällen verringert und die 

Sammlung und das Recycling von Verpackungsabfällen verstärkt werden. Bei den 

Regimen bestehen große Unterschiede in Bezug auf ihre Struktur, ihre Effizienz und den 

Umfang der Herstellerverantwortung. Die Bestimmungen zur erweiterten 

Herstellerverantwortung gemäß der Richtlinie 2008/98/EG sollten daher im Allgemeinen 

auf Regime der erweiterten Herstellerverantwortung für Hersteller von Verpackungen 

Anwendung finden und durch weitere spezifische Bestimmungen ergänzt werden, wenn 

dies erforderlich und angemessen ist. Beispielsweise sollten die Hersteller, um die 

getrennte Sammlung von Verpackungsabfällen zu erleichtern, die Kennzeichnung von 

Abfallbehältern finanzieren. Eine solche Verpflichtung stünde im Einklang mit dem 

Verursacherprinzip und den in der Richtlinie 2008/98/EG festgelegten allgemeinen 

Mindestanforderungen an Regime der erweiterten Herstellerverantwortung. 
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(129) In Bezug auf die Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung ist die 

vorliegende Verordnung „lex specialis“ gegenüber der Richtlinie 2008/98/EG. Daher 

sollten Bestimmungen in Bezug auf die erweiterte Herstellerverantwortung in der 

vorliegenden Verordnung Vorrang vor entgegenstehenden Bestimmungen in der 

genannten Richtlinie haben. Dieser Grundsatz betrifft beispielsweise die Anforderungen 

an die Registrierung der Hersteller, die Anpassung der Gebühren im Zusammenhang 

mit der erweiterten Herstellerverantwortung und die Berichterstattung. 

(130) Zusätzlich zur harmonisierten Anforderung an die Recyclingfähigkeit für die Anpassung 

der finanziellen Beiträge der Hersteller, die in gemäß der vorliegenden Verordnung 

erlassenen delegierten Rechtsakten festzulegen ist, sollten die Mitgliedstaaten andere 

Kriterien anwenden dürfen, etwa Rezyklatanteil, Wiederverwendbarkeit, Verwendung 

von gefährlichen Stoffen oder andere Kriterien im Einklang mit der 

Richtlinie 2008/98/EG. 
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(131) Die Hersteller sollten diese Verpflichtungen gemeinsam wahrnehmen können, indem sie 

Organisationen für Herstellerverantwortung damit betrauen, die Verantwortung in ihrem 

Namen wahrzunehmen. Hersteller oder Organisationen für Herstellerverantwortung sollten 

eine Zulassung durch die Mitgliedstaaten benötigen und unter anderem nachweisen, dass 

sie über die finanziellen Mittel zur Deckung der mit der erweiterten 

Herstellerverantwortung verbundenen Kosten verfügen. Die Mitgliedstaaten könnten bei 

der Festlegung von Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften für die Zulassung von 

Herstellern für einzelne Organisationen und Organisationen für Herstellerverantwortung 

im Hinblick auf die kollektive Einhaltung der Vorschriften zwischen den einzelnen 

Herstellern und den Organisationen für Herstellerverantwortung unterscheiden, um den 

Verwaltungsaufwand für die einzelnen Hersteller zu begrenzen. Es sei daran erinnert, dass 

die Mitgliedstaaten mehrere Organisationen für Herstellerverantwortung zulassen können, 

da sich der Wettbewerb zwischen ihnen für die Verbraucher vorteilhaft auswirken kann. 

Die zuständige Behörde sollte den Herstellern oder den betrauten Organisationen für 

Herstellerverantwortung für das Genehmigungsverfahren hinsichtlich der Erfüllung der 

Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung kostenbasierte und 

verhältnismäßige Gebühren in Rechnung stellen können. 

(132) Wenn die Gebühren im Zusammenhang mit der erweiterten Herstellerverantwortung, 

die eine Organisation für Herstellerverantwortung erhebt, als öffentliche Einnahme 

eingestuft werden, wie es im Falle einer staatlich geführten Organisation für 

Herstellerverantwortung der Fall ist, und um die Haushaltsvorschriften einzuhalten, 

nach denen die öffentlichen Einnahmen auf genaue Daten gestützt sein müssen, kann 

der Mitgliedstaat verlangen, dass die Informationen gemäß Anhang IX Teile B und C 

häufiger als einmal jährlich vom Hersteller an die für das Register zuständige Behörde 

übermittelt werden. Im Falle staatlich geführter Organisationen für 

Herstellerverantwortung sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen Anforderungen 

für das Mandat des Herstellers nicht gelten, da kein solches Mandat erteilt wurde. 
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(133) In der vorliegenden Verordnung sollte präzisiert werden, wie die Verpflichtungen zur 

Nachverfolgbarkeit der Unternehmer, die in der Verordnung (EU) 2022/2065 des 

Europäischen Parlaments und des Rates39, einschließlich deren Artikel 30 Absätze 2 und 

3, festgelegt sind, auf Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern den Abschluss 

von Fernabsatzverträgen mit Herstellern ermöglichen, die Verbrauchern in der Union 

Verpackungen anbieten, in Bezug auf die gemäß der vorliegenden Verordnung 

eingerichteten Herstellerregister anzuwenden sind. Für die Zwecke der vorliegenden 

Verordnung sollte jeder Hersteller, der Verpackungen im Wege von Fernabsatzverträgen 

direkt Verbrauchern in einem Mitgliedstaat anbietet, unabhängig davon, ob er in einem 

Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat niedergelassen ist, als Unternehmer im Sinne der 

Begriffsbestimmung der Verordnung (EU) 2022/2065 gelten. Um Mitnahmeeffekte in 

Bezug auf die Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung zu verhindern, 

sollte festgelegt werden, wie die Anbieter von Online-Plattformen diese Verpflichtungen in 

Bezug auf die gemäß dieser Verordnung eingerichteten Register der Verpackungshersteller 

erfüllen sollten. In diesem Zusammenhang sollten Anbieter von Online-Plattformen, die in 

den Anwendungsbereich von Kapitel III Abschnitt 4 der Verordnung (EU) 2022/2065 

fallen und die es Verbrauchern ermöglichen, Fernabsatzverträge mit Herstellern 

abzuschließen, von diesen Herstellern im Einklang mit der Verordnung (EU) 2022/2065 

Informationen über die Einhaltung der in der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung erhalten, bevor sie es ihnen 

ermöglichen, ihre Dienste zu nutzen. Die Vorschriften über die Nachverfolgbarkeit von 

Unternehmern, die Verpackungen online verkaufen, unterliegen den 

Durchsetzungsvorschriften der Verordnung (EU) 2022/2065. 

                                                
39 Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1). 
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(134) Ähnliche unerwünschte Situationen von Mitnahmeeffekten könnten bei Fulfilment-

Dienstleistern auftreten. Die vorliegende Verordnung enthält einige Bestimmungen, um 

diese zu verhindern, wobei in Bezug auf Anbieter von Online-Plattformen ein ähnlicher 

Ansatz wie jener der Verordnung (EU) 2022/2065 verwendet wird. 

(135) Das gemäß der vorliegenden Verordnung eingerichtete Herstellerregister gilt als 

öffentliches Register nach der Verordnung (EU) 2022/2065. Daher sollten Anbieter von 

Online-Plattformen, die Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzverträgen mit 

Herstellern ermöglichen, sich nach besten Kräften um die Bewertung der 

Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der von den betreffenden Herstellern bereitgestellten 

Informationen bemühen, insbesondere durch die Nutzung oder Überprüfung frei 

zugänglicher amtlicher Online-Datenbanken oder Online-Schnittstellen, oder die 

betreffenden Unternehmer auffordern, im Einklang mit der Verordnung (EU) 2022/2065 

belastbare Unterlagen als Nachweise vorzulegen. Was die öffentlich zugänglichen Daten 

gemäß der vorliegenden Verordnung betrifft, so kann „sich nach besten Kräften 

bemühen“ im Sinne des Artikels 30 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung 

(EU) 2022/2065 üblicherweise eine Überprüfung der vom Hersteller bereitgestellten 

Informationen mit den öffentlich zugänglichen Daten gemäß der vorliegenden 

Verordnung erfordern. Dies gilt insbesondere, wenn ein Mitgliedstaat eine Online-

Schnittstelle für den automatisierten Datenabgleich gemäß der vorliegenden Verordnung 

eingerichtet hat. Finanzbeiträge, die Herstellern gemäß Artikel 45 Absatz 2 dieser 

Verordnung auferlegt werden, sollten etwaige freiwillige Vereinbarungen zwischen 

Online-Marktplätzen und Herstellern unberührt lassen, wenn Online-Marktplätze im 

Wege eines schriftlichen Mandats damit einverstanden sind, diese Kosten ganz oder 

teilweise im Namen der Hersteller zu akzeptieren. 
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(136) Finanzbeiträge, die Herstellern gemäß Artikel 45 Absatz 2 dieser Verordnung auferlegt 

werden, sollten etwaige freiwillige Vereinbarungen zwischen Online-Marktplätzen und 

Herstellern unberührt lassen, wenn Online-Marktplätze im Namen der Hersteller im 

Wege eines schriftlichen Mandats damit einverstanden sind, diese Kosten ganz oder 

teilweise zu akzeptieren. 

(137) Die Mitgliedstaaten sollten die Maßnahmen für die Umsetzung der erweiterten 

Herstellerverantwortung, Vorschriften zur getrennten Sammlung von 

Verpackungsabfällen und die Kennzeichnung von Abfallbehältern festlegen, soweit in 

dieser Verordnung keine vollständige Harmonisierung dieser Maßnahmen enthalten ist. 

Außerdem sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit der Richtlinie 2008/98/EG und 

dieser Verordnung zusätzliche Anforderungen an die Umsetzung der erweiterten 

Herstellerverantwortung vorsehen können, sofern diese Maßnahmen keine Hindernisse 

im Binnenmarkt schaffen. Diese Verordnung regelt nicht, welcher Betreiber für die 

Sammlung von Verpackungsabfällen zuständig ist, und andere nationale vertragliche 

Vereinbarungen über die Sammlung von Verpackungsabfällen. 

(138) Die Mitgliedstaaten sollten Rücknahme- und Sammelsysteme für Verpackungsabfälle 

einrichten, damit diese entsprechend der Abfallhierarchie der am besten geeigneten 

Abfallbewirtschaftung zugeführt werden. Die Systeme sollten allen interessierten Parteien, 

insbesondere Wirtschaftsakteuren und Behörden, offenstehen und unter Rücksichtnahme 

auf die Umwelt und die Gesundheit, Sicherheit und Hygiene der Verbraucher eingerichtet 

werden. Im Sinne der Nichtdiskriminierung sollten die Rücknahme- und Sammelsysteme 

auch für die Verpackungen eingeführter Produkte gelten. 
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(139) Die Mitgliedstaaten haben möglicherweise bereits bei der Umsetzung von Artikel 7 der 

Richtlinie 94/62/EG in nationales Recht getrennte Abfallsammel- und -recyclingsysteme 

eingerichtet, die die Grundlage für einschlägige nationale Zulassungen und vertragliche 

Vereinbarungen bilden. Die Mitgliedstaaten können diese Systeme weiterhin nutzen, 

sofern sie die Verpflichtungen aus dieser Verordnung ordnungsgemäß umsetzen. 

(140) Die Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus Maßnahmen ergreifen, um ein den 

Qualitätsnormen für die Verwendung recycelter Materialien in einschlägigen Sektoren 

entsprechendes Recycling zu fördern. Diese Verpflichtung ist angesichts des 

Mindestprozentsatzes für den Rezyklatanteil in Kunststoffverpackungen besonders 

relevant. 

(141) Die Sammlung von Verpackungen ist ein entscheidender Schritt zur Sicherstellung ihrer 

Kreislauffähigkeit und eines starken Markts für Sekundärrohstoffe. Die Festlegung 

einer verbindlichen Sammelquote ist ein Anreiz, effiziente und gezielte Sammelsysteme 

auf nationaler Ebene zu entwickeln und somit die Menge der sortierten und potenziell 

recycelten Abfälle zu erhöhen. 

(142) Es hat sich gezeigt, dass mit gut funktionierenden Pfand- und Rücknahmesystemen eine 

sehr hohe Sammelquote und hochwertiges Recycling erzielt werden kann, insbesondere 

bei Getränkeflaschen und Dosen. Um das in der Richtlinie (EU) 2019/904 festgelegte Ziel 

für die getrennte Sammlung von Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff zu erreichen und 

die Erhöhung der Sammelquoten für Getränkebehälter aus Metall und deren hochwertiges 

Recycling voranzutreiben, sollten die Mitgliedstaaten Pfand- und Rücknahmesysteme 

einrichten. Diese Systeme werden dazu beitragen, das Angebot an hochwertigen 

Sekundärrohstoffen zu erweitern, die für einen geschlossenen Recyclingkreislauf geeignet 

sind, und das achtlose Wegwerfen von Getränkebehältern zu verringern. 
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(143) Pfand- und Rücknahmesysteme sollten für Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und 

Getränkebehälter aus Metall verpflichtend sein. Die Mitgliedstaaten können auch 

beschließen, andere Verpackungen für andere Produkte oder aus anderen Materialien in 

die Pfand- und Rücknahmesysteme einbeziehen, insbesondere Einwegflaschen aus Glas, 

und sollten sicherstellen, dass Pfand- und Rücknahmesysteme für Einwegverpackungen, 

insbesondere für Einweggetränkeflaschen aus Glas, soweit technisch und wirtschaftlich 

machbar, gleichermaßen für wiederverwendbare Verpackungen verfügbar sind. Sie sollten 

die Einrichtung von Pfand- und Rücknahmesystemen auch für wiederverwendbare 

Verpackungen in Erwägung ziehen. ▌ Ein Mitgliedstaat sollte unter Einhaltung der 

allgemeinen Vorschriften des AEUV und entsprechend den Bestimmungen dieser 

Verordnung Anforderungen festlegen können, die über die in dieser Verordnung 

festgelegten Mindestanforderungen hinausgehen, etwa die Erhebung des Pfands an der 

Verkaufsstelle im Falle des Verbrauchs in Gaststätten oder die Verpflichtung für alle 

Endvertreiber, die Pfandverpackungen unabhängig vom von ihnen verteilten 

Verpackungsmaterial und ‑format oder von ihrer Verkaufsfläche anzunehmen. 

(144) Mit dieser Verordnung sollte der Vielfalt der in der Union existierenden Pfand- und 

Rücknahmesysteme Rechnung getragen und sichergestellt werden, dass technische 

Entwicklungen in diesen Systemen nicht behindert werden, wenn sie die Bedingungen 

und Kriterien für die Erhöhung der Sammelquoten und die Gewährleistung einer 

besseren Recyclingqualität erfüllen. 
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(145) Aufgrund der Beschaffenheit der Produkte und der Unterschiede in ihren Herstellungs- und 

Vertriebssystemen sollten für Verpackungen von Wein, aromatisierten Weinerzeugnissen 

und weinähnlichen Erzeugnissen, Spirituosen sowie Milch und Milcherzeugnissen, die in 

Anhang I Teil XVI der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt sind, Pfand- und 

Rücknahmesysteme jedoch nicht verpflichtend sein. Die Mitgliedstaaten können jedoch 

auch Pfand- und Rücknahmesysteme für solche Getränkeverpackungen sowie für andere 

Getränkeverpackungen und Nichtgetränkeverpackungen einrichten. 

(146) Bis zum 1. Januar 2029 sollten alle Pfand- und Rücknahmesysteme für 

Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und Einweggetränkebehälter aus Metall die in 

dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Mindestanforderungen erfüllen, mit 

Ausnahme von vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung eingerichteten Pfand- und 

Rücknahmesystemen, die das Ziel für die getrennte Sammlung von 90 % bis zum 

1. Januar 2029 erreichen. Diese Anforderungen werden zu mehr Kohärenz und höheren 

Rückgabequoten in den Mitgliedstaaten beitragen. Sie wurden auf der Grundlage von 

Stellungnahmen der Interessenträger, Analysen durch Sachverständige und bewährten 

Verfahren im Rahmen der bestehenden Pfand- und Rücknahmesysteme festgelegt. Die 

Anforderungen sind so ausgelegt, dass sie Innovationen ermöglichen und gleichzeitig ein 

gewisses Maß an Flexibilität bieten, um sich an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

(147) Mitgliedstaaten mit Regionen mit hoher grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit sollten 

sicherstellen, dass die Pfand- und Rücknahmesysteme die Sammlung von Verpackungen 

aus Pfand- und Rücknahmesystemen anderer Mitgliedstaaten an benannten 

Sammelstellen ermöglichen, und sich bemühen, die Pfandrückgabe zu ermöglichen. 
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(148) Mitgliedstaaten, die 2026 ohne Pfand- und Rücknahmesystem eine Sammelquote von 80 % 

der festgelegten Verpackungsarten erreichen, können beantragen, dass kein Pfand- und 

Rücknahmesystem eingerichtet werden muss. 

(149) Die Mitgliedstaaten können beschließen, das Pfand- und Rücknahmesystem auf 

subnationaler Ebene umzusetzen, wobei den entsprechenden nationalen 

Verwaltungseinheiten und den Besonderheiten der überseeischen Gebiete Rechnung zu 

tragen ist, sofern diese die Umweltverträglichkeit und wirtschaftliche Leistung eines 

solchen Systems und seine vollständige Vereinbarkeit mit der in dieser Verordnung 

festgelegten Sammelquote von 90 % für Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und 

Getränkebehälter aus Metall nachweisen. 

(150) Als spezifische Maßnahme zur Vermeidung von Verpackungsabfällen sollten die 

Mitgliedstaaten Lösungen in Bezug auf die Wiederverwendung und Wiederbefüllung aktiv 

fördern. Sie sollten die Einrichtung von Wiederverwendungs- und 

Wiederbefüllungssystemen unterstützen und deren Funktionsweise und Einhaltung der 

Hygienenormen überwachen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, auch andere 

Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise die Einrichtung von Pfand- und 

Rücknahmesystemen für wiederverwendbare Verpackungsformate, die Schaffung 

wirtschaftlicher Anreize oder die Festlegung von Anforderungen an die Endvertreiber, 

einen bestimmten Prozentsatz von Produkten, die nicht unter die Wiederverwendungsziele 

und Wiederbefüllungsverpflichtungen fallen, in wiederverwendbaren Verpackungen oder 

durch Wiederbefüllung zur Verfügung zu stellen, sofern diese Anforderungen nicht zu einer 

Fragmentierung des Binnenmarkts oder zur Entstehung von Handelshemmnissen führen. 

(151) Die Anforderungen an Sammlung, Sortierung, Umverteilung an Befüller und Reinigung 

sind für Einweg-Pfand- und Rücknahmesysteme und für auf Pfand basierende 

Wiederverwendungssysteme völlig unterschiedlich. Daher sollten die 

Mindestanforderungen an Pfand- und Rücknahmesysteme nicht für auf Pfand 

basierende Wiederverwendungssysteme gelten. Stattdessen sollten spezifische 

Anforderungen für Wiederverwendungssysteme gelten. 
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(152) Die Richtlinie 94/62/EG wurde durch die Richtlinie (EU) 2018/852 des Europäischen 

Parlaments und des Rates40 zur Festlegung von Recyclingzielen für die Mitgliedstaaten 

bis 2025 und 2030 geändert. Diese Ziele und die Vorschriften für ihre Berechnung sollten 

beibehalten werden. In Anerkennung der unterschiedlichen Ausgangslage der einzelnen 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die Recyclingziele und während in dieser Verordnung 

Maßnahmen zur Förderung der Erreichung dieser Ziele in Aussicht genommen werden, 

▌sollte es dennoch möglich sein, die Fristen für die Erreichung der Recyclingziele 

für 2030 unter bestimmten Bedingungen zu verlängern. Die Kommission sollte jedoch 

ermächtigt werden, den von einem Mitgliedstaat vorgelegten überarbeiteten 

Umsetzungsplan abzulehnen. 

(153) Gemäß der Richtlinie 94/62/EG muss die Kommission die Recyclingzielvorgaben für 2030 

für Verpackungen darauf prüfen, ob sie beizubehalten oder gegebenenfalls zu erhöhen sind. 

Es ist jedoch noch nicht angebracht, die für 2030 festgelegten Ziele zu ändern, da sich 

gezeigt hat, dass einige Mitgliedstaaten nach wie vor Schwierigkeiten haben, die 

bestehenden Ziele zu erreichen. Deshalb sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Erzeuger zu ermutigen, recyclingfähigere Verpackungen in Verkehr zu bringen und so die 

Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, die Recyclingziele zu erreichen. Künftig sollten der 

Kommission ▌detailliertere Daten über die Verpackungsströme und 

Verpackungsabfallrecyclingströme gemeldet werden. Dies wird es der Kommission 

ermöglichen, die Ziele darauf zu prüfen, ob sie beizubehalten oder zu erhöhen sind. Um 

den Auswirkungen der Maßnahmen zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit von 

Verpackungen Rechnung zu tragen, sollte die Prüfung nicht vor der geplanten allgemeinen 

Bewertung der vorliegenden Verordnung erfolgen, d. h. sieben Jahre nach ihrem 

Inkrafttreten. Bei dieser Prüfung sollte auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, 

neue detailliertere Ziele einzuführen. 

                                                
40 Richtlinie (EU) 2018/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 

zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle 
(ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 141). 
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(154) Die Berechnung der Recyclingziele sollte auf dem Gewicht der Verpackungsabfälle 

beruhen, die dem Recycling zugeführt werden. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 

dass die erhobenen Daten über recycelte Verpackungsabfälle zuverlässig und genau sind. 

Die tatsächliche Bestimmung des Gewichts der Verpackungsabfälle, die als recycelt 

gezählt werden, sollte grundsätzlich an der Stelle erfolgen, an der die Verpackungsabfälle 

dem Recyclingverfahren zugeführt werden. Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands 

sollte es den Mitgliedstaaten unter strikten Bedingungen und als Ausnahme von der 

allgemeinen Regel gestattet sein, das Gewicht der recycelten Verpackungsabfälle auf der 

Grundlage der Messung des Outputs aller Abfallsortierverfahren zu bestimmen, der um die 

durchschnittlichen Verlustraten zu korrigieren ist, die vor dem Eintritt der Abfälle in das 

Recyclingverfahren auftreten. Materialverluste, die beispielsweise aufgrund der 

Abfallsortierung oder anderer vorgeschalteter Verfahren erfolgen, bevor die Abfälle dem 

Recyclingverfahren zugeführt werden, sollten bei der Abfallmenge, die als recycelt 

gemeldet wird, nicht berücksichtigt werden. Die Verluste können anhand elektronischer 

Register, technischer Spezifikationen, genauer Vorschriften für die Berechnung der 

durchschnittlichen Verlustquoten für die einzelnen Abfallströme oder anderer 

gleichwertiger Maßnahmen bestimmt werden. Die Mitgliedstaaten sollten in den 

Qualitätskontrollberichten, die der Kommission zusammen mit den Daten zum 

Abfallrecycling vorgelegt werden, über derartige Maßnahmen berichten. Die 

durchschnittlichen Verlustquoten sollten vorzugsweise auf der Ebene einzelner 

Abfallsortieranlagen bestimmt und mit den unterschiedlichen Hauptabfallarten, 

Abfallquellen (wie etwa Haushalt oder Gewerbe), Abfallsammelsystemen und 

Abfallsortierverfahren in Verbindung gebracht werden. Durchschnittliche Verlustquoten 

sollten ausschließlich in Fällen herangezogen werden, in denen keine anderen 

zuverlässigen Daten zur Verfügung stehen, vor allem im Zusammenhang mit der 

Verbringung und Ausfuhr von Abfällen. Gewichtsverluste bei Materialien oder Stoffen, die 

auf physikalische oder chemische Umwandlungsprozesse im Rahmen des 

Recyclingverfahrens zurückzuführen sind, in dessen Verlauf Verpackungsabfälle 

tatsächlich zu Produkten, Materialien oder Stoffen wiederaufbereitet werden, sollten vom 

Gewicht des als recycelt gemeldeten Abfalls nicht abgezogen werden. 
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(155) Wenn die Berechnung der Recyclingquote auf die aerobe oder anaerobe Behandlung von 

biologisch abbaubaren Verpackungsabfällen angewandt wird, können die Abfallmengen, 

die aerob oder anaerob behandelt werden, als recycelt gezählt werden, sofern der Output 

dieser Behandlung als recycelte Produkte, Materialien oder Stoffe verwendet wird. Der 

Output dieser Behandlung sind in der Regel Kompost oder Gärrückstände, doch kann auch 

ein anderer Output berücksichtigt werden, wenn er im Verhältnis zu der Menge der 

behandelten biologisch abbaubaren Verpackungsabfälle einen vergleichbaren 

Rezyklatanteil enthält. In anderen Fällen sollen Materialien, die durch die Aufbereitung 

biologisch abbaubarer Verpackungsabfälle erzeugt wurden und die als Brennstoffe oder 

anderes Mittel zur Energieerzeugung genutzt werden sollen, die verfüllt werden sollen oder 

die in anderen Verfahren verwendet werden sollen – mit Ausnahme des Recyclings –, die 

demselben Zweck wie die Abfallverwertung dienen, im Einklang mit der Definition von 

Recycling nicht auf die Erreichung der Recyclingziele angerechnet werden. 

(156) Wenn Verpackungsabfallmaterialien aufgrund einer Vorbereitungshandlung vor der 

eigentlichen Wiederaufbereitung nicht länger als Abfälle anzusehen sind, sollten sie als 

recycelt gezählt werden, sofern sie anschließend zu Produkten, Materialien oder Stoffen 

weiterverarbeitet werden sollen, ungeachtet dessen, ob diese Produkte, Materialien oder 

Stoffe ihrem ursprünglichen oder einem anderen Zweck dienen. Materialien, die das Ende 

der Abfalleigenschaft erreicht haben, die als Brennstoffe oder anderes Mittel zur 

Energieerzeugung genutzt, verfüllt oder entsorgt werden sollen oder in anderen Verfahren 

verwendet werden sollen, die – mit Ausnahme des Recyclings – demselben Zweck wie die 

Abfallverwertung dienen, sollten nicht auf die Erreichung der Recyclingziele angerechnet 

werden. 
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(157) Bei der Festlegung der Methode für die Berechnung und Überprüfung des Prozentsatzes 

des Rezyklatanteils sollte die Kommission unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Recyclingtechnologien deren wirtschaftliche Leistung und Umweltverträglichkeit 

bewerten, einschließlich der Qualität des Outputs, der Verfügbarkeit der Abfälle, des 

Energiebedarfs und der Treibhausgasemissionen sowie anderer relevanter 

Umweltauswirkungen. Die Kommission sollte auch das Potenzial solcher Technologien 

für die Verwendung als irreführende Behauptungen zum Umweltschutz berücksichtigen. 

(158) Angaben zu Verpackungsmerkmalen, für die in dieser Verordnung rechtliche 

Anforderungen festgelegt sind, wie Recyclingfähigkeit, Höhe des Rezyklatanteils und 

Wiederverwendbarkeit, sollten nur in Bezug auf Verpackungseigenschaften gemacht 

werden, die über die in dieser Verordnung festgelegten geltenden Mindestanforderungen 

hinausgehen, und gemäß den im Rahmen dieser Verordnung festgelegten Methoden und 

Vorschriften. Es sollte auch angegeben werden, ob sie sich auf die Verpackungseinheit, 

einen Teil der Verpackungseinheit oder auf alle vom Hersteller in Verkehr gebrachten 

Verpackungen beziehen. 

(159) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, das Recycling von Metallen, die nach 

der Abfallverbrennung getrennt werden, im Verhältnis zum Anteil der verbrannten 

Verpackungsabfälle zu berücksichtigen, sofern die recycelten Metalle bestimmte 

Qualitätskriterien erfüllen, die im Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1004 der 

Kommission41 zur Festlegung von Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die 

Übermittlung von Daten über Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/EG festgelegt sind. 

                                                
41 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1004 der Kommission vom 7. Juni 2019 zur 

Festlegung der Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von 
Daten über Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses C(2012) 2384 der 
Kommission (ABl. L 163 vom 20.6.2019, S. 66). 
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(160) Falls Verpackungsabfälle zum Zweck des Recyclings aus der Union ausgeführt werden, 

findet die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates42 

Anwendung. 

(161) Da bei der Wiederverwendung keine neuen Verpackungen in Verkehr gebracht werden, 

sollten wiederverwendbare Verkaufsverpackungen, die zum ersten Mal in Verkehr gebracht 

werden, und Verpackungen aus Holz, die repariert und in der Folge wiederverwendet 

werden, in Bezug auf das Erreichen der jeweiligen Zielvorgaben für das Recycling von 

Verpackungen berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten sollten von dieser Möglichkeit 

Gebrauch machen können, um die angepassten Recyclingziele unter Berücksichtigung von 

höchstens fünf Prozentpunkten des durchschnittlichen Anteils an zum ersten Mal in 

Verkehr gebrachten wiederverwendbaren Verkaufsverpackungen, die in den 

vorangegangenen drei Jahren als Teil eines Systems zur Wiederverwendung von 

Verpackungen wiederverwendet wurden, zu berechnen. 

(162) Hersteller und Organisationen für Herstellerverantwortung sollten aktiv daran mitwirken, 

die Endabnehmer, insbesondere die Verbraucher, über die Vermeidung und 

Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen zu informieren. Diese Informationen sollten die 

Verfügbarkeit von Wiederverwendungsmöglichkeiten der Verpackungen, die Bedeutung 

der Etiketten auf Verpackungen und andere Hinweise in Bezug auf die Entsorgung von 

Verpackungsabfällen umfassen. Hersteller und Organisationen für 

Herstellerverantwortung sollten die Verbraucher auch darüber informieren, dass als 

kompostierbar gekennzeichnete Verpackungen nur unter kontrollierten industriellen 

Bedingungen in Anlagen zur Behandlung von Bioabfällen kompostierbar und nicht für 

die Eigenkompostierung geeignet sind. Es sollten keine Verpackungen weggeworfen 

werden. Die Hersteller sollten auch darauf hinweisen, dass die Endabnehmer eine wichtige 

Rolle dabei spielen, eine umweltverträgliche Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen 

sicherzustellen. Für die Offenlegung von Informationen an alle Endabnehmer sowie für die 

Berichterstattung über Verpackungen sollten moderne Informationstechnologien genutzt 

werden. Die Informationen sollten entweder auf klassischem Wege über Plakate innen und 

außen und Social-Media-Kampagnen oder durch innovativere Mittel wie den 

elektronischen Zugang zu Websites über einen auf der Verpackung angebrachten QR-Code 

bereitgestellt werden. 

                                                
42 Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1). 
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(163) Die getrennte Sammlung in Privathaushalten ist eine wichtige Komponente zur 

Erhöhung der Sammelquote bei Verpackungen und zur Verbesserung ihrer 

Kreislauffähigkeit. Die Mitgliedstaaten und die Wirtschaftsakteure sollten in der Lage 

sein, spezifische Maßnahmen für die getrennte Sammlung in Privathaushalten zu 

ergreifen, die dem Standort und den Gewohnheiten der Verbraucher Rechnung tragen. 

(164) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission für jedes Kalenderjahr Informationen über die 

Erreichung der Recyclingziele übermitteln. Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zur 

Verringerung des Verbrauchs an leichten Kunststofftragetaschen zu bewerten, sollten auch 

Daten über den Verbrauch von sehr leichten und dicken Kunststofftragetaschen übermittelt 

werden, um beurteilen zu können, ob der Verbrauch dieser Tragetaschen infolge der 

Maßnahmen zur Verringerung von leichten Kunststofftragetaschen gestiegen ist. Die 

Übermittlung von Daten über den jährlichen Verbrauch an sehr dicken Tragetaschen sollte 

den Mitgliedstaaten freigestellt werden. Um bewerten zu können, ob die von den 

Mitgliedstaaten einzurichtenden verpflichtenden Pfand- und Rücknahmesysteme wirksam 

sind oder ob Ausnahmen der Mitgliedstaaten von der Verpflichtung zur Einrichtung dieser 

Systeme gerechtfertigt sind, ist es wichtig, im Rahmen der Berichterstattung der 

Mitgliedstaaten Informationen über die Sammelquote solcher Verpackungen einzuholen. 

(165) Um die Methode für die Bewertung der Recyclingfähigkeit in großem Maßstab 

festzulegen, sollten die Mitgliedstaaten auch Daten über die Menge an recycelten 

Verpackungsabfällen nach Verpackungskategorie und die Mengen der ▌erstmals auf 

dem Markt des betreffenden Mitgliedstaats bereitgestellten Verpackungen nach 

Verpackungskategorie übermitteln. Die Berichterstattung sollte jährlich erfolgen. Die 

Kommission sollte diese Daten hinzufügen und sie veröffentlichen, um die jährliche 

Entwicklung der in großem Maßstab recycelten Verpackungsabfälle zu überwachen. 
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(166) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission auf elektronischem Wege Daten übermitteln 

und ihr einen Bericht über die Qualitätskontrolle vorlegen. Darüber hinaus sollte den Daten 

zu den Recyclingzielen ein Bericht beigefügt werden, in dem die Maßnahmen beschrieben 

werden, die ergriffen wurden, um ein wirksames System für die Qualitätskontrolle und 

Rückverfolgbarkeit von Verpackungsabfällen einzurichten. 

(167) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der Berichterstattungspflichten zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Befugnisse übertragen werden, damit sie Regeln 

für die Berechnung und Überprüfung der Daten bezüglich der Erreichung der 

Recyclingziele, der Quote der getrennten Sammlung von Verpackungen, die unter das 

Pfand- und Rücknahmesystem fallen, und der Daten, die für die Festlegung der Methode 

zur Bewertung der Recyclingfähigkeit in großem Maßstab erforderlich sind, festlegen 

kann. Ein solcher Durchführungsrechtsakt sollte auch Vorschriften zur Bestimmung der 

Menge angefallener Verpackungsabfälle und zum Format für die Datenübermittlung 

enthalten. Außerdem sollte darin die Methode für die Berechnung des jährlichen 

Verbrauchs an leichten Kunststofftragetaschen pro Person und das Format für die 

Übermittlung dieser Daten festgelegt werden, da diese zur Unterstützung der Überwachung 

und vollständigen Umsetzung der wesentlichen Anforderungen in Bezug auf 

Kunststofftragetaschen erforderlich sind, insbesondere im Hinblick darauf, eine 

aufgeschlüsselte und verpflichtende Berichterstattung über die verschiedenen Kategorien 

von Kunststofftragetaschen sicherzustellen. Dieser Durchführungsrechtsakt sollte den 

Beschluss (EU) 2018/89643 und die Entscheidung 2005/270/EG der Kommission44 

ersetzen. 

(168) Damit die Mitgliedstaaten und die Kommission die Erreichung der in dieser Verordnung 

dargelegten Zielvorgaben überprüfen können, sollten die Mitgliedstaaten Datenbanken 

über Verpackungen einrichten und sicherstellen, dass diese Datenbanken gut 

funktionieren. 

                                                
43 Durchführungsbeschluss (EU) 2018/896 der Kommission vom 19. Juni 2018 zur 

Festlegung der Methoden zur Berechnung des jährlichen Verbrauchs an leichten 
Kunststofftragetaschen und zur Änderung der Entscheidung 2005/270/EG (ABl. L 160 
vom 25.6.2018, S. 6). 

44 Entscheidung 2005/270/EG der Kommission vom 22. März 2005 zur Festlegung der 
Tabellenformate für die Datenbank gemäß der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 86 vom 
5.4.2005, S. 6). 
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(169) Die wirksame Durchsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen ist von entscheidender 

Bedeutung, um für einen fairen Wettbewerb zu sorgen und sicherzustellen, dass der 

erwartete Nutzen dieser Verordnung und ihr erwarteter Beitrag zur Verwirklichung der 

Klima-, Energie- und Kreislaufwirtschaftsziele der Union erreicht werden. Daher sollten 

die zuständigen Behörden bestrebt sein, die Richtigkeit zumindest eines Teils der 

Konformitätserklärungen pro Jahr zu kontrollieren, und die Verordnung (EU) 2019/1020 

des Europäischen Parlaments und des Rates45 zur Festlegung eines horizontalen Rahmens 

für die Marktüberwachung und die Kontrolle von Produkten, die auf den Unionsmarkt 

gelangen, sollte für Verpackungen gelten, für die Nachhaltigkeitsanforderungen gemäß der 

vorliegenden Verordnung festgelegt werden. Mit den in der Verordnung (EU) 2019/1020 

enthaltenen Marktüberwachungsmechanismen werden die Anforderungen an die 

Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten festgelegt 

und Schutzmechanismen vorgesehen, um die Einhaltung dieser Verordnung in Bezug 

auf das Inverkehrbringen von Verpackungen zu überprüfen. 

(170) Verpackungen sollten nur in Verkehr gebracht werden, wenn von ihnen keine bekannte 

Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit ausgeht. Um eine bessere 

Angleichung an den spezifischen Charakter der Nachhaltigkeitsanforderungen zu erreichen 

und sicherzustellen, dass der Schwerpunkt der Marktüberwachung auf der Ermittlung der 

Nichtkonformität mit diesen Anforderungen liegt, sollten Verpackungen, mit denen ein 

Risiko verbunden ist, für die Zwecke dieser Verordnung als Verpackungen definiert 

werden, die durch Nichtkonformität mit einer Nachhaltigkeitsanforderung oder weil ein 

verantwortlicher Wirtschaftsakteur eine Nachhaltigkeitsanforderung nicht erfüllt, die 

Umwelt oder andere öffentliche Interessen beeinträchtigen können, die durch die 

einschlägigen Anforderungen geschützt werden. 

                                                
45 Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) 
Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). ▌ 
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(171) Es sollte ein Verfahren bestehen, in dessen Rahmen interessierte Parteien über geplante 

Maßnahmen in Bezug auf Verpackungen unterrichtet werden, mit denen ein Risiko 

verbunden ist. Dieses Verfahren sollte es den Marktüberwachungsbehörden der 

Mitgliedstaaten ferner gestatten, in Zusammenarbeit mit den betreffenden 

Wirtschaftsakteuren bei derartigen Verpackungen zu einem frühen Zeitpunkt 

einzuschreiten. Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, ▌um 

festzustellen, ob die bezüglich nicht konformer Produkte getroffenen nationalen 

Maßnahmen begründet sind oder nicht. 

(172) Die Marktüberwachungsbehörden sollten das Recht haben, von den Wirtschaftsakteuren zu 

verlangen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wenn festgestellt wurde, dass Verpackungen 

entweder nicht den Nachhaltigkeits- und Kennzeichnungsanforderungen entsprechen oder 

der Wirtschaftsakteur gegen andere Vorschriften über das Inverkehrbringen oder die 

Bereitstellung von Verpackungen auf dem Markt verstößt. Zur Gewährleistung 

einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung der Anforderung an die Wirtschaftsakteure, 

Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden, ▌um darüber zu entscheiden, ob die getroffenen nationalen 

Maßnahmen begründet sind oder nicht. 

(173) Sollten Bedenken hinsichtlich der menschlichen Gesundheit bestehen, sollte die 

Marktüberwachungsbehörde das von dem Verpackungsmaterial ausgehende Risiko für die 

Gesundheit von Mensch oder Tier nicht bewerten, wenn es auf den verpackten Inhalt des 

Verpackungsmaterials übertragen wird, sondern sollte es den Behörden melden, die für die 

Kontrolle der Risiken zuständig sind und gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates46, der Verordnung (EU) 2017/745, der Verordnung 

                                                
46 Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 
(EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 
(EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 
90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des 
Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 
vom 7.4.2017, S. 1). 
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(EU) 2017/746, der Verordnung (EU) 2019/6 oder der Richtlinie 2001/83/EG benannt 

wurden. 
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(174) Die Vergabe öffentlicher Aufträge hat ein Volumen von 14 % des BIP der Union. Um zum 

Ziel der Verwirklichung der Klimaneutralität, der Verbesserung der Energie- und 

Ressourceneffizienz und des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft, die die öffentliche 

Gesundheit und die biologische Vielfalt schützt, beizutragen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, ▌Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um gegebenenfalls 

(öffentliche) Auftraggeber im Sinne der Richtlinien 2014/24/EU47 und 2014/25/EU48 des 

Europäischen Parlaments und des Rates zu verpflichten, ihre Auftragsvergabe an 

spezifische verpflichtende Mindestanforderungen für die umweltgerechte Vergabe 

öffentlicher Aufträge anzupassen, die in den gemäß der vorliegenden Verordnung 

erlassenen Durchführungsrechtsakten festzulegen sind. Im Vergleich zu einem 

freiwilligen Ansatz sollte durch verbindliche Anforderungen sichergestellt werden, dass 

die Hebelwirkung der öffentlichen Ausgaben zur Steigerung der Nachfrage nach 

leistungsfähigeren Verpackungen maximiert wird. Die Anforderungen sollten transparent, 

objektiv und nichtdiskriminierend sein. Die Anforderungen können sich auf technische 

Spezifikationen, Auswahlkriterien oder Klauseln für die Auftragsausführung beziehen 

und müssen nicht unbedingt kumulativ erforderlich sein. (Öffentliche) Auftraggeber 

sollten, unter Einhaltung der allgemeinen Vorschriften des AEUV und entsprechend den 

Bestimmungen dieser Verordnung, Anforderungen festlegen können, die über die in 

dieser Verordnung festgelegten Mindestanforderungen für die umweltgerechte Vergabe 

öffentlicher Aufträge hinausgehen. 

                                                
47 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 

über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

48 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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(175) Die der Kommission durch diese Verordnung übertragenen Durchführungsbefugnisse, die 

sich nicht darauf beziehen festzustellen, ob Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

nicht konforme Verpackungen begründet sind oder nicht, sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

(176) Um das Funktionieren des Binnenmarkts sicherzustellen und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, muss dafür Sorge getragen werden, dass 

Verpackungen aus Drittstaaten, die auf den Unionsmarkt gelangen, dieser Verordnung 

gerecht werden, unabhängig davon, ob sie als eigenständige Verpackung oder als Teil 

eines verpackten Produkts eingeführt werden. Insbesondere muss sichergestellt werden, 

dass die Erzeuger geeignete Konformitätsbewertungsverfahren für diese Verpackungen 

durchgeführt haben. Der Zusammenarbeit zwischen den Marktüberwachungsbehörden 

und den Wirtschaftsakteuren auf dem Markt sollte dabei Vorrang eingeräumt werden. Auch 

wenn sie alle Verpackungen, die auf den Unionsmarkt gelangen, betreffen können, sollten 

sich die Maßnahmen der gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1020 

benannten Behörden hauptsächlich auf Verpackungen beziehen, die Gegenstand von 

Verbotsmaßnahmen der Marktüberwachungsbehörden sind. Falls sie solche 

Verbotsmaßnahmen ergreifen, die nicht auf das nationale Hoheitsgebiet beschränkt sind, 

sollten die Marktüberwachungsbehörden den für die Kontrollen von Verpackungen, die auf 

den Unionsmarkt gelangen, benannten Behörden die für die Identifizierung solcher nicht 

konformen Verpackungen an den Grenzen erforderlichen Einzelheiten mitteilen, 

einschließlich Informationen über die verpackten Produkte und die Wirtschaftsakteure, um 

einen risikobasierten Ansatz in Bezug auf Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen, zu 

ermöglichen. In solchen Fällen wird der Zoll versuchen, diese Verpackungen an den 

Grenzen zu identifizieren und aufzuhalten. 
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(177) Um das Kontrollverfahren an den Außengrenzen der Union zu optimieren und zu entlasten, 

muss eine automatisierte Datenübermittlung zwischen dem Informations- und 

Kommunikationssystem für die Marktüberwachung (ICSMS) und den Zollsystemen 

ermöglicht werden. Es sollten zwei unterschiedliche Arten der Datenübermittlung im 

Hinblick auf ihre jeweiligen Zwecke unterschieden werden. Erstens sollten Verbote, die 

von den Marktüberwachungsbehörden im Anschluss an die Identifizierung nicht konformer 

Verpackungen verhängt wurden, dem Zoll über das ICSMS zur Verwendung durch die für 

Kontrollen an den Außengrenzen benannten Behörden mitgeteilt werden, um 

Verpackungen zu identifizieren, die von einer solchen Verbotsmaßnahme betroffen sein 

könnten. Für diese erste Art der Datenübermittlung sollte das elektronische 

▌Zollrisikomanagementsystem ▌(Customs Risk Management System, CRMS) gemäß 

Artikel 36 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/244749 ▌der Kommission verwendet 

werden, unbeschadet etwaiger künftiger Entwicklungen des Zollrisikomanagements. 

Zweitens ist ein Fallmanagement erforderlich, wenn die Zollbehörden nicht konforme 

Verpackungen feststellen, um unter anderem die Mitteilung über die Aussetzung, die 

Schlussfolgerung der Marktüberwachungsbehörden und das Ergebnis der von den 

Zollbehörden ergriffenen Maßnahmen zu übermitteln. Die zentrale Anlaufstelle der Union 

(EU single window) für den Zoll unterstützt diese zweite Art der Datenübermittlung 

zwischen dem ICSMS und den nationalen Zollsystemen. 

(178) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der Vernetzung der Kommunikation 

zwischen den Marktüberwachungsbehörden und den Zollbehörden zu gewährleisten, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um die 

Verfahrensvorschriften und die Einzelheiten der Durchführungsmodalitäten, einschließlich 

der Funktionen, der Datenelemente und der Datenverarbeitung, sowie die Vorschriften über 

die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Vertraulichkeit und die Aufsicht über diese 

Vernetzung festzulegen. 

                                                
49 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit 

Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union 
(ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558). 
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(179) Beim Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 290 AEUV ist es von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung50 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. Bei der Ausarbeitung dieser 

delegierten Rechtsakte sollte die Kommission wissenschaftliche oder sonstige verfügbare 

technische Informationen, einschließlich einschlägiger internationaler Normen, 

berücksichtigen. 

(180) Um sicherzustellen, dass die Produktanforderungen der Richtlinie (EU) 2019/904 

überwacht und durchgesetzt werden können und einer angemessenen Marktüberwachung 

unterliegen, sollte die Verordnung (EU) 2019/1020 geändert werden, damit die Richtlinie 

(EU) 2019/904 in ihren Anwendungsbereich aufgenommen wird. Die ab dem 

1. Januar 2030 geltenden Anforderungen in Bezug auf den Anteil recycelter Kunststoffe in 

Getränkeflaschen aus Kunststoff sollten aus der Richtlinie (EU) 2019/904 gestrichen 

werden, da dieser Belang ausschließlich durch die vorliegende Verordnung geregelt wird. 

Die entsprechenden Berichterstattungspflichten sollten ebenfalls gestrichen werden. 

                                                
50 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(181) Mit dieser Verordnung werden allgemeine Vorschriften für alle Verpackungen festgelegt. 

Jedoch gelten bestimmte Einwegkunststoffartikel, die unter die Richtlinie (EU) 2019/904 

fallen, etwa Kunststofftragetaschen, Getränkebecher, Lebensmittel- und 

Getränkebehälter einschließlich Flaschen, als Verpackungen. Die Richtlinie 

(EU) 2019/904 ist „lex specialis“ gegenüber der vorliegenden Verordnung. Bei 

Konflikten zwischen der Richtlinie (EU) 2019/904 und der vorliegenden Verordnung 

sollte die Richtlinie (EU) 2019/904 im Rahmen ihres Geltungsbereichs Vorrang haben. 

Mit der Richtlinie (EU) 2019/904 werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, Maßnahmen 

zur Verringerung des Verbrauchs bestimmter Einwegkunststoffartikel zu ergreifen, 

einschließlich Vermarktungsbeschränkungen. Solche Vermarktungsbeschränkungen 

sollten gelten und Vorrang vor entgegenstehenden Bestimmungen in der vorliegenden 

Verordnung haben. Die vorliegende Verordnung enthält eine Beschränkung des 

Inverkehrbringens der in ihrem Anhang V Nummer 3 aufgeführten Kunststoffartikel, 

wohingegen die Richtlinie (EU) 2019/904 es den Mitgliedstaaten erlaubt, die 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Verringerung des Verbrauchs dieser 

Einwegkunststoffartikel zu erreichen. Da die nationalen Umsetzungsmaßnahmen gemäß 

der Richtlinie (EU) 2019/904 weniger restriktiv sein können als ein Verbot des 

Inverkehrbringens, sollte die vorliegende Verordnung Vorrang gegenüber der Richtlinie 

(EU) 2019/904 haben, was solche unter die Begriffsbestimmung für Verpackungen 

fallenden Produkte betrifft, um der Verringerung von Einwegkunststoffverpackungen 

einen Schub zu verleihen und die Menge von Einwegkunststoffverpackungen in der 

Umwelt zu verringern. Folglich sollten die Mitgliedstaaten keine Ausnahmen von dem 

Verbot des Inverkehrbringens von Verpackungen aus expandiertem Polystyrol gemäß der 

Richtlinie (EU) 2019/904 erlassen können. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 

sollte die Richtlinie (EU) 2019/904 entsprechend geändert werden. 
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(182) Da der Rezyklatanteil im Kunststoffanteil von Verpackungen mit der vorliegenden 

Verordnung nicht vor dem 1. Januar 2030 geregelt wird, sollten die Bestimmungen in 

Bezug auf Anforderungen an den Rezyklatanteil für Getränkeflaschen aus Kunststoff in 

der Richtlinie (EU) 2019/904 bis zu dem genannten Datum in Kraft bleiben. 

(183) Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die in Verkehr gebrachten Verpackungen zu 

stärken, vor allem im Hinblick auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen, 

sollten gegen Wirtschaftsakteure, die nicht konforme Verpackungen in Verkehr bringen 

oder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, Sanktionen verhängt werden. Die 

Mitgliedstaaten müssen in ihren nationalen Rechtsvorschriften daher wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung 

festlegen. 

(184) Gemäß Artikel 19 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union schaffen die 

Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in 

den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet wird, auch durch die Gerichte 

der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sollten daher sicherstellen, dass Mitglieder der 

betroffenen Öffentlichkeit, zu denen natürliche oder juristische Personen gehören 

könnten, die sich über eine mutmaßliche Nichtkonformität von Verpackungen oder 

verpackten Produkten mit dieser Verordnung beschwert oder diese gemeldet haben, im 

Einklang mit den Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten als Vertragsparteien des 

Übereinkommens der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 

(UNECE) vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Informationen, die 

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 

Umweltangelegenheiten (im Folgenden „Übereinkommen von Aarhus“) eingegangen 

sind, Zugang zu Gerichten haben. 
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(185) Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Verordnung vornehmen. Gemäß 

Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung sollte diese 

Evaluierung auf den fünf Kriterien der Effizienz, der Effektivität, der Relevanz, der 

Kohärenz und des EU-Mehrwerts beruhen und die Grundlage für die Abschätzung der 

Folgen möglicher weiterer Maßnahmen bilden. Die Kommission sollte dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 

Ausschuss der Regionen einen Bericht über die Durchführung dieser Verordnung und ihre 

Auswirkungen auf die ökologische Nachhaltigkeit von Verpackungen und das 

Funktionieren des Binnenmarkts vorlegen. 

(186) Es muss ein ausreichender Zeitraum vorgesehen werden, damit die Wirtschaftsakteure 

ihren Verpflichtungen aus dieser Verordnung nachkommen und die Mitgliedstaaten die für 

die Anwendung der Verordnung erforderliche Infrastruktur aufbauen können. Für den 

Beginn der Anwendung dieser Verordnung ist deshalb ein Zeitpunkt zu wählen, zu dem die 

Vorbereitungen nach vernünftigem Ermessen abgeschlossen sein können. Besondere 

Aufmerksamkeit sollte darauf gelegt werden, KMU bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

und der Anforderungen im Rahmen dieser Verordnung zu unterstützen, unter anderem 

durch Leitlinien, die von der Kommission zu erstellen sind, um den Wirtschaftsakteuren 

die Einhaltung zu erleichtern, wobei der Schwerpunkt auf KMU liegen sollte. 

(187) Um diesen Verpflichtungen nachzukommen und einen ehrgeizigen und gleichzeitig 

harmonisierten Rahmen für Verpackungen zu schaffen, ist es erforderlich, eine Verordnung 

zu erlassen, in der Anforderungen an Verpackungen während ihres gesamten Lebenszyklus 

festgelegt werden. Die Richtlinie 94/62/EG sollte daher aufgehoben werden. 
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(188) Damit die Mitgliedstaaten die erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen für die Organisation 

der Zulassungsverfahren durch die zuständigen Behörden ergreifen können und 

gleichzeitig die Kontinuität für die Wirtschaftsakteure gewahrt bleibt, sollte die 

Anwendung dieser Verordnung aufgeschoben werden. 

(189) Die Richtlinie 94/62/EG sollte mit Wirkung ab dem Datum, ab dem die vorliegende 

Verordnung gilt, aufgehoben werden. Um jedoch einen reibungslosen Übergang und 

Kontinuität bis zur Annahme neuer Vorschriften durch die Kommission im Rahmen dieser 

Verordnung zu gewährleisten und für Kontinuität bei der Anwendung des 

Eigenmittelsystems der Union in Bezug auf Eigenmittel auf der Grundlage nicht 

recycelter Verpackungsabfälle aus Kunststoff zu sorgen, sollten bestimmte Verpflichtungen 

aus der genannten Richtlinie in Bezug auf Kennzeichnung, Recyclingziele und die 

Übermittlung von Daten an die Kommission für einen bestimmten Zeitraum in Kraft 

bleiben. 

(190) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit 

von Verpackungen und die Gewährleistung des freien Verkehrs für Verpackungen im 

Binnenmarkt, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkung auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung werden Anforderungen für den gesamten Lebenszyklus von 

Verpackungen in Bezug auf ihre ökologische Nachhaltigkeit und Kennzeichnung 

eingeführt, die für das Inverkehrbringen von Verpackungen erfüllt werden müssen. Ferner 

werden mit der Verordnung Anforderungen in Bezug auf die erweiterte 

Herstellerverantwortung, die Vermeidung von Verpackungsabfällen, wie etwa die 

Verringerung unnötiger Verpackungen und die Wiederverwendung oder 

Wiederbefüllung von Verpackungen, sowie die Sammlung und die Behandlung von 

Verpackungsabfällen, einschließlich des Recyclings, eingeführt. 

(2) Diese Verordnung trägt zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts bei, indem 

nationale Maßnahmen im Bereich der Verpackungen und Verpackungsabfälle harmonisiert 

werden, um Handelshemmnisse sowie die Verzerrung und Einschränkung des 

Wettbewerbs innerhalb der Union zu vermeiden und gleichzeitig die nachteiligen 

Auswirkungen von Verpackungen und Verpackungsabfällen auf die Umwelt und die 

menschliche Gesundheit auf der Grundlage eines hohen Umweltschutzniveaus zu 

verhindern oder zu verringern. 

(3) Durch die Festlegung von Maßnahmen im Einklang mit der Abfallhierarchie gemäß 

Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG trägt diese Verordnung zum Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft und zur Verwirklichung der Klimaneutralität bis spätestens 2050 

gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates51 

bei. 

                                                
51 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle Verpackungen, unabhängig von dem verwendeten Material, 

und für alle Verpackungsabfälle, unabhängig davon, ob diese Abfälle in der Industrie, in 

sonstigen Herstellungs-, Einzelhandels- oder Vertriebsunternehmen, in der Verwaltung, im 

Dienstleistungsbereich oder in Haushalten anfallen oder verwendet werden. 

(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG 

hinsichtlich der Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle sowie der für Verpackungen 

geltenden rechtlichen Anforderungen der Union, beispielsweise in Bezug auf Sicherheit, 

Qualität, Gesundheitsschutz und Hygiene von verpackten Erzeugnissen, und der 

Beförderungsvorschriften. Im Falle eines Konflikts zwischen der vorliegenden 

Verordnung und der Richtlinie 2008/68/EG hat jedoch die Richtlinie 2008/68/EG 

Vorrang. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Verpackung“ einen Gegenstand, unabhängig davon, aus welchen Materialien dieser 

gefertigt ist, der zur Nutzung durch einen Wirtschaftsakteur als Behältnis oder zum 

Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung oder zur Darbietung von Produkten an einen 

anderen Wirtschaftsakteur oder an einen Endabnehmer bestimmt ist und aufgrund seiner 

Funktion, seines Materials und seiner Gestaltung nach Verpackungsformat differenziert 

werden kann, einschließlich: 

a) eines Gegenstands, der erforderlich ist, um einem Produkt während seiner gesamten 

Lebensdauer als Behältnis zu dienen, ihm Halt zu geben oder es haltbar zu machen, 

ohne ein integraler Bestandteil des Produkts zu sein, und der dazu bestimmt ist, mit 

dem Produkt verwendet, verbraucht oder entsorgt zu werden; 
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b) eines Bestandteils oder Nebenbestandteils eines unter Buchstabe a genannten 

Gegenstands, der in den Gegenstand integriert ist; 

c) eines Nebenbestandteils eines unter Buchstabe a genannten Gegenstands, der 

unmittelbar an dem Produkt angehängt oder befestigt ist und der eine 

Verpackungsfunktion erfüllt, ohne ein integraler Bestandteil des Produkts zu sein, 

und der dazu bestimmt ist, mit dem Produkt verwendet, verbraucht oder entsorgt zu 

werden; 

d) eines Gegenstands, der für die Befüllung in der Verkaufsstelle zur Verteilung des 

Produkts ausgelegt und vorgesehen sind, auch „Serviceverpackung“ genannt; 

e) eines Einwegartikels, der in der Verkaufsstelle verkauft und befüllt wird oder für die 

Befüllung in der Verkaufsstelle vorgesehen und ausgelegt ist und der eine 

Verpackungsfunktion erfüllt; 

f) durchlässiger Tee- oder Kaffeebeutel oder durchlässiger Beutel für ein anderes 

Getränkeprodukt oder Einzelportionseinheiten für bei Gebrauch aufweichende 

Systeme, die Tee, Kaffee oder ein anderes Getränkeprodukt enthalten, die dazu 

bestimmt sind, mit dem Produkt verwendet und entsorgt zu werden; 

g) einer undurchlässigen Einzelportionseinheit für ein Tee- oder Kaffeesystem oder 

System für ein anderes Getränkeprodukt, die zur Verwendung in einer Maschine 

bestimmt ist und die mit dem Produkt verwendet und entsorgt wird; 
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2. „Verpackungen zum Mitnehmen“ Serviceverpackungen, die an mit Personal 

ausgestatteten Verkaufsstellen mit Getränken oder zubereiteten Lebensmitteln befüllt 

werden, die zum Transport und sofortigen Verzehr an einem anderen Ort, ohne dass eine 

weitere Zubereitung erforderlich ist, verpackt und üblicherweise aus der Verpackung 

verzehrt werden; 

3. „Primärproduktionsverpackungen“ Gegenstände, die als Verpackung für unverarbeitete 

Erzeugnisse aus Primärproduktion im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 

Europäischen Parlaments und des Rates52 gestaltet und bestimmt sind; 

4. „Verkaufsverpackungen“ Verpackungen, die so konzipiert sind, dass sie für die 

Endabnehmer in der Verkaufsstelle eine Verkaufseinheit aus Produkten und Verpackungen 

darstellen; 

5. „Umverpackungen“ Verpackungen, die so konzipiert sind, dass sie in der Verkaufsstelle 

eine Zusammenstellung von Verkaufseinheiten enthalten, unabhängig davon, ob diese 

Zusammenstellung von Verkaufseinheiten als solche an Endabnehmer abgegeben wird 

oder ob sie allein zur Erleichterung des Wiederauffüllens der Verkaufsregale in der 

Verkaufsstelle oder zur Bildung einer Lager- oder Vertriebseinheit dient, und die von dem 

Produkt entfernt werden kann, ohne dessen Eigenschaften zu beeinträchtigen; 

                                                
52 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, 
S. 1). 
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6. „Transportverpackungen“ Verpackungen, die so konzipiert sind, dass sie die Handhabung 

und den Transport von einer oder mehreren Verkaufseinheiten oder einer 

Zusammenstellung von Verkaufseinheiten in einer Weise erleichtern, dass eine 

Beschädigung des Produkts durch Handhabung und Transport vermieden wird, ▌mit 

Ausnahme von Containern für den Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr; 

7. „Verpackungen für den elektronischen Handel“ Transportverpackungen, die für die 

Lieferung von Produkten im Rahmen von Online-Verkäufen oder über andere Formen des 

Fernabsatzes an den Endabnehmer verwendet werden; 

8. „innovative Verpackungen“ eine Verpackungsform, die unter Verwendung neuartiger 

Materialien hergestellt wird, was zu einer erheblichen Verbesserung einer oder mehrerer 

Verpackungsfunktionen der Verpackung, beispielsweise bei der Verwendung als Behältnis, 

zum Schutz, zur Handhabung oder für die Lieferung ▌von Produkten, führt und insgesamt 

nachweislich einen Nutzen für die Umwelt hat, nicht jedoch Verpackungen, die das 

Ergebnis von Änderungen bestehender Verpackungen mit dem Hauptzweck einer besseren 

Darbietung der Produkte und ihrer Vermarktung sind; 
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9. „Einwegverpackungen“ Verpackungen, bei denen es sich nicht um wiederverwendbare 

Verpackungen handelt; 

10. „kontaktempfindliche Verpackungen“ Verpackungen, die zur Verwendung für Produkte 

bestimmt sind, die in den Anwendungsbereich der Verordnungen (EG) Nr. 1831/2003 des 

Europäischen Parlaments und des Rates53, (EG) Nr. 1935/2004, (EG) Nr. 767/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates54, (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates55, (EU) 2017/745, (EU) 2017/746, (EU) 2019/4 des 

Europäischen Parlaments und des Rates56 und (EU) 2019/6 sowie der 

Richtlinien 2001/83/EG oder 2008/68/EG fallen, oder für Produkte im Sinne der Artikel 1 

und 2 des Beschlusses (EU) 2023/1809 der Kommission57, der Richtlinie 2002/46/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates58 oder der Richtlinie 2008/68/EG bestimmt 

sind; 

                                                
53 Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (ABl. L 268 
vom 18.10.2003, S. 29). 

54 Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der 
Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 93/74/EWG des Rates, 
93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der Entscheidung 2004/217/EG der 
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11. „Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von 

Verpackungen zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im 

Rahmen einer Geschäftstätigkeit; 

12. „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung von Verpackungen auf dem Unionsmarkt; 

13. „Wirtschaftsakteure“ Erzeuger, Lieferanten von Verpackungen, Importeure, Vertreiber, 

Bevollmächtigte, Endvertreiber und Fulfillment-Dienstleister; 
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14. „Erzeuger“ jede natürliche oder juristische Person, die Verpackungen oder ein verpacktes 

Produkt herstellt, außer wenn eine natürliche oder juristische Person eine Verpackung 

oder ein verpacktes Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke 

entwickeln oder herstellen lässt, unabhängig davon, ob andere Marken auf der 

Verpackung oder dem verpackten Produkt zu sehen sind, in welchem Fall „Erzeuger“ 

diese natürliche oder juristische Person bezeichnet, jedoch mit Ausnahme des Falles von 

Transportverpackungen, wiederverwendbaren Verpackungen, 

Primärproduktionsverpackungen, Umverpackungen, Verkaufsverpackungen oder 

Serviceverpackungen, wenn die natürliche oder juristische Person, die die 

Verpackungen unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke entwickeln oder 

herstellen lässt, unter die am … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] öffentlich 

verfügbare Begriffsbestimmung für Kleinstunternehmen gemäß der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission fällt und der Anbieter der Verpackung im 

selben Mitgliedstaat ansässig ist, in welchem Fall „Erzeuger“ den Anbieter der 

Verpackung bezeichnet; 
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15. „Hersteller“ jeden Erzeuger, Importeur oder Vertreiber, der, unabhängig von der 

Verkaufsmethode, auch im Wege von Fernabsatzverträgen im Sinne von Artikel 2 

Nummer 7 der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates59, 

entweder 

a) in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist und vom Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats aus und in demselben Hoheitsgebiet Transportverpackungen, 

Serviceverpackungen, einschließlich wiederverwendbare Serviceverpackungen 

oder Primärproduktionsverpackungen, erstmals bereitstellt oder 

b) in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist und vom Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats aus und in demselben Hoheitsgebiet Produkte, die in anderen 

Verpackungen als den in Buchstabe a aufgeführten verpackt sind, erstmals 

bereitstellt oder 

c) in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat niedergelassen ist und 

Transportverpackungen, Serviceverpackungen, einschließlich wiederverwendbare 

Serviceverpackungen, oder Primärproduktionsverpackungen oder Produkte, die in 

anderen Verpackungen als den zuvor genannten verpackt sind, im Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaats direkt an Endabnehmer erstmals bereitstellt oder 

                                                
59 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 

über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates 
und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 
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d) in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist und verpackte Produkte auspackt, ohne 

der Endabnehmer zu sein, es sei denn, eine andere Person ist gemäß Buchstaben a 

bis c der Hersteller; 

16. „Lieferant“ jede natürliche oder juristische Person, die Verpackungen oder 

Verpackungsmaterial an einen Erzeuger liefert ▌; 

17. „Importeur“ jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die 

Verpackungen oder verpackte Produkte aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in 

Verkehr bringt; 

18. „Vertreiber“ jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die Verpackungen 

oder ein verpacktes Produkt auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Erzeugers oder 

des Importeurs; 

19. „Bevollmächtigter“ jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die vom 

Erzeuger schriftlich beauftragt wurde, in dessen Namen bestimmte Aufgaben in Erfüllung 

der Pflichten des Erzeugers gemäß dieser Verordnung wahrzunehmen; 
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20. „ ▌Bevollmächtigter für die erweiterte Herstellerverantwortung“ eine natürliche oder 

juristische Person, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, in dem der Hersteller 

Verpackungen oder verpackte Produkte erstmals auf dem Markt des Mitgliedstaats 

bereitstellt, mit Ausnahme des Mitgliedstaats oder Drittstaats, in dem der Hersteller 

niedergelassen ist, und die vom Hersteller gemäß Artikel 8a Absatz 5 Unterabsatz 3 der 

Richtlinie 2008/98/EG benannt wurde, um die Verpflichtungen dieses Herstellers gemäß 

Kapitel VIII der vorliegenden Verordnung zu erfüllen; 

21. „Endvertreiber“ die natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die verpackte 

Produkte, einschließlich durch Wiederverwendung, oder Produkte, die in Form einer 

Wiederbefüllung erworben werden können, an den Endabnehmer liefert; 

22. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die außerhalb ihrer 

gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten liegen; 

23. „Endabnehmer“ jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Niederlassung in 

der Union, der ein Produkt entweder als Verbraucher oder als beruflicher Endabnehmer im 

Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit bereitgestellt wird und die das 

genannte Produkt in der an sie gelieferten Form nicht erneut auf dem Markt bereitstellt; 
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24. „Verbundverpackung“ eine Verpackungseinheit, die aus zwei oder mehr unterschiedlichen 

Materialien besteht, die Teil des Gewichts des Hauptverpackungsmaterials sind und die 

nicht per Hand getrennt werden können und daher eine feste Einheit bilden, es sei denn, 

ein bestimmtes Material macht einen unwesentlichen Teil der Verpackungseinheit und in 

jedem Fall nicht mehr als 5 % der Gesamtmasse der Verpackungseinheit aus und mit 

Ausnahme von ▌Etiketten, Firnissen, Farben, Druckfarben, Klebstoffen und 

Lackierungen; die Richtlinie (EU) 2019/904 bleibt davon unberührt; 

25. „Verpackungsabfälle“ Verpackungen oder Verpackungsmaterialien, die unter die Definition 

des Begriffs „Abfall“ gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2008/98/EG fallen, mit Ausnahme 

von Produktionsrückständen; 
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26. „Vermeidung von Verpackungsabfällen“ Maßnahmen, die getroffen werden, bevor 

Verpackungen oder Verpackungsmaterialien zu Verpackungsabfällen werden, und durch 

die die Menge an Verpackungsabfällen verringert wird, indem weniger oder keine 

Verpackungen als Behältnis oder zum Schutz, zur Handhabung, Lieferung oder Darbietung 

von Produkten verwendet werden, einschließlich Maßnahmen im Hinblick auf die 

Wiederverwendung von Verpackungen und Maßnahmen zur Verlängerung der 

Lebensdauer der Verpackungen, bevor sie zu Abfällen werden; 

27. „Wiederverwendung“ jedes Verfahren, bei dem wiederverwendbare Verpackungen 

mehrmals für denselben Zweck verwendet werden, für den sie ursprünglich bestimmt 

waren; 
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28. „Kreislaufdurchgang“ den von einer wiederverwendbaren Verpackung durchlaufenen 

Kreislauf ab dem Zeitpunkt, an dem sie gemeinsam mit dem Produkt, als dessen Behältnis 

oder zu dessen Schutz, Handhabung, Lieferung oder Darbietung sie dienen soll, in Verkehr 

gebracht wird, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie zur Wiederverwendung in einem 

Wiederverwendungssystem bereit ist, damit sie wieder zusammen mit einem anderen 

Produkt an Endabnehmer verkauft werden kann; 

29. „Umlauf“ den Weg, den eine Verpackung von der Befüllung oder Beladung bis zur 

Entleerung oder Entladung zurücklegt, sei es als Teil eines Kreislaufdurchgangs oder für 

sich allein; 

30. „Wiederverwendungssysteme“ organisatorische, technische oder finanzielle Regelungen in 

Verbindung mit Anreizen, die die Wiederverwendung entweder in einem geschlossenen 

oder offenen Kreislaufsystem ermöglichen, sowie Pfand- und Rücknahmesysteme, mit 

denen sichergestellt wird, dass Verpackungen zur Wiederverwendung gesammelt werden 

▌; 

31. „Aufbereitung“ jeden in Anhang VI Teil B aufgeführten Vorgang, der erforderlich ist, um 

wiederverwendbare Verpackungen für die Zwecke ihrer Wiederverwendung wieder in 

einen funktionalen Zustand zu bringen; 

32. „Wiederbefüllung“ einen Vorgang, bei dem ein dem Endabnehmer gehörendes Behältnis 

die Verpackungsfunktion erfüllt oder bei dem ein vom Endabnehmer in der 

Verkaufsstelle des Endvertreibers erworbenes Behältnis vom Endabnehmer oder vom 

Endvertreiber mit einem Produkt oder mehreren Produkten, das bzw. die der 

Endabnehmer vom Endvertreiber erwirbt, befüllt wird; 
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33. „Wiederbefüllungsstation“ einen Ort, an dem ein Endvertreiber Endabnehmern Produkte 

anbietet, die in Form einer Wiederbefüllung erworben werden können; 

34. „Gastgewerbe“ Beherbergungs- und Ernährungsdienstleistungen gemäß der NACE Rev. 2 

– Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige; 

35. „Verkaufsfläche“ die Fläche, die für die Ausstellung der zum Verkauf angebotenen 

Waren, für deren Bezahlung sowie für den Aufenthalt und den Verkehr von Kunden 

vorgesehen ist; Flächen, die nicht öffentlich zugänglich sind, etwa Lagerflächen, oder 

andere Flächen, in denen keine Produkte ausgestellt werden, etwa Parkplätze, zählen 

nicht dazu; im Zusammenhang mit Verpackungen für den elektronischen Handel gilt die 

Lager- und Versandfläche als Verkaufsfläche; 

36. „recyclingorientierte Gestaltung“ eine Gestaltung von Verpackungen, einschließlich 

einzelner Bestandteile von Verpackungen, durch die die Recyclingfähigkeit der 

Verpackungen im Rahmen von etablierten Sammel-, Sortier- und Recyclingverfahren, die 

in einem operativen Umfeld erprobt wurden, sichergestellt wird; 

37. „Recyclingfähigkeit“ die Vereinbarkeit von Verpackungen mit der Bewirtschaftung und 

Behandlung von Abfällen nach Gestaltung, basierend auf getrennter Sammlung, 

Sortierung in getrennte Abfallströme, großmaßstäblichem Recycling und der 

Verwendung von Recyclingstoffen anstelle von Primärrohstoffen; 
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38. „in großem Maßstab recycelte Verpackungsabfälle“ Verpackungsabfälle, die getrennt 

gesammelt, sortiert und in bestehenden Infrastrukturen unter Verwendung etablierter 

Verfahren, die in einem operativen Umfeld erprobt wurden, recycelt werden, mit denen 

auf Unionsebene für jede in Anhang II Tabelle 2 aufgeführte Verpackungskategorie eine 

jährliche Menge recycelten Materials in Höhe von 30 % oder höher für Holz und 55 % 

oder höher für alle anderen Materialien sichergestellt wird; dazu zählen auch aus der 

Union zum Zweck der Abfallbewirtschaftung ausgeführte Verpackungsabfälle, die als 

den Anforderungen des Artikels 53 Absatz 11 entsprechend betrachtet werden können; 

39. „Recycling von Materialien“ jede Form der Verwertung, bei der Abfallmaterial erneut zu 

Materialien oder Stoffen verarbeitet wird, die entweder dem ursprünglichen Zweck oder 

anderen Zwecken dienen, mit Ausnahme der biologischen Abfallbehandlung, der 

Wiederverwertung von organischem Material, der energetischen Verwertung und der 

Verarbeitung zu Materialien, die als Brennstoff oder Füllstoff verwendet werden; 

40. „hochwertiges Recycling“ jedes Recyclingverfahren, aus dem recyceltes Material von – 

auf der Grundlage bewahrter technischer Merkmale – der gleichen Qualität wie jener 

der Ausgangsstoffe gewonnen wird, das als Ersatz für Primärrohstoffe für 

Verpackungen oder andere Nutzungen, bei denen die Qualität des recycelten Materials 

erhalten bleibt, verwendet wird; 
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41. „Verpackungskategorie“ eine Kombination aus Material und spezifischer 

Verpackungsgestaltung, die ausschlaggebend für die Recyclingfähigkeit nach Maßgabe 

etablierter Sammel-, Sortier- und Recyclingverfahren auf dem neuesten Stand der Technik, 

die in einem operativen Umfeld erprobt wurden, sowie für die Festlegung der Kriterien 

der recyclingorientierten Gestaltung ist; 

42. „integrierter Bestandteil“ einen Bestandteil einer Verpackung, der sich vom Hauptteil der 

Verpackungseinheit unterscheiden und aus einem anderen Material bestehen kann, der aber 

wesentlich für die Verpackungseinheit und ihre Funktionsweise ist, nicht von der 

Hauptverpackungseinheit getrennt werden muss, damit seine Funktionsfähigkeit 

sichergestellt wird, und der in der Regel zur gleichen Zeit wie die Verpackungseinheit 

entsorgt wird, wenn auch nicht unbedingt auf demselben Entsorgungsweg; 

43. „separater Bestandteil“ einen Bestandteil einer Verpackung, der sich vom Hauptteil der 

Verpackungseinheit unterscheidet und aus einem anderen Material besteht, der vollständig 

und dauerhaft von der Hauptverpackungseinheit entfernt werden muss, ▌und der in der 

Regel vor und getrennt von der Verpackungseinheit entsorgt wird, sowie 

Verpackungsbestandteile, die einfach durch mechanische Belastung beim Transport 

oder der Sortierung voneinander getrennt werden können; 
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44. „Verpackungseinheit“ eine vollständige Einheit mit integrierten oder separaten 

Bestandteilen, die zusammen eine Verpackungsfunktion erfüllen, d. h. beispielsweise als 

Behältnis, zum Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung, zur Lagerung, zum Transport oder 

zur Darbietung von Produkten dienen, einschließlich eigenständiger Einheiten von Um- 

oder Transportverpackungen, wenn sie entsorgt werden, bevor sie in der Verkaufsstelle 

zum Verkauf angeboten werden; 

45. „Sekundärrohstoffe“ Materialien, die alle erforderlichen Kontrollen und Sortierungen 

durchlaufen haben, durch Recyclingverfahren gewonnen wurden und die Primärrohstoffe 

ersetzen können; 
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46. „Verbraucher-Kunststoffabfälle“ Abfälle im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der 

Richtlinie 2008/98/EG, die aus Kunststoff bestehen und aus Kunststoffprodukten 

entstanden sind, die zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung abgegeben und in 

einem Mitgliedstaat oder einem Drittland in Verkehr gebracht wurden; 
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47. „kompostierbare Verpackungen“ Verpackungen, die nur unter kontrollierten industriellen 

Bedingungen biologisch abbaubar sind oder die unter solchen Bedingungen, 

einschließlich, sofern erforderlich, durch physikalische Behandlung, anaerobe 

Zersetzung, biologisch zersetzt werden können, was letztlich zur Umwandlung der 

Verpackungen in Kohlendioxid oder bei Abwesenheit von Sauerstoff in Methan sowie 

Mineralsalze, Biomasse und Wasser führt, und die die getrennte Sammlung und den 

Kompostierungs- oder anaeroben Zersetzungsprozess nicht behindern oder gefährden; 

48. „eigenkompostierbare Verpackungen“ Verpackungen, die unter nicht kontrollierten 

Bedingungen, die nicht Kompostierungsanlagen im industriellen Maßstab entsprechen, 

biologisch abgebaut werden können und deren Kompostierung von Privatpersonen 

durchgeführt wird, um Kompost für den Eigenbedarf herzustellen; 

49. „biobasierte Kunststoffe“ aus biologischen Ressourcen wie Biomasserohstoff, 

organischen Abfällen oder Nebenprodukten hergestellte Kunststoffe, unabhängig davon, 

ob sie biologisch abbaubar oder nicht biologisch abbaubar sind; 

50. „Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff“ Getränkeflaschen, die in Teil F des Anhangs der 

Richtlinie (EU) 2019/904 aufgeführt sind; 

51. „Kunststoff“ ein Material, das aus Polymer im Sinne von Artikel 3 Nummer 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 besteht, einschließlich eines Polymers, dem 

▌Zusatzstoffe oder andere Stoffe zugesetzt wurden und das als Hauptstrukturbestandteil 

von Verpackungen fungieren kann, ausgenommen natürliche Polymere, die nicht chemisch 

modifiziert wurden; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/904;Year2:2019;Nr2:904&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=


 

 115 

 

52. „Kunststofftragetaschen“ Tragetaschen aus Kunststoff, mit oder ohne Tragegriff, die den 

Verbrauchern in der Verkaufsstelle der Produkte angeboten werden; 

53. „leichte Kunststofftragetaschen“ Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke unter 

50 Mikron; 

54. „sehr leichte Kunststofftragetaschen“ Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke unter 

15 Mikron; 

55. „dicke Kunststofftragetaschen“ Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke zwischen 50 

und 99 Mikron; 

56. „sehr dicke Kunststofftragetaschen“ Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke über 

99 Mikron; 

57. „Abfallbehälter“ Behälter, die zur Aufbewahrung und Sammlung von Abfällen verwendet 

werden, beispielsweise Container, Mülleimer und Beutel; 

58. „Pfand“ einen festgelegten Geldbetrag, der nicht Teil des Preises eines verpackten oder 

eingefüllten Produkts ist und vom Endabnehmer beim Kauf eines solchen Produkts, das 

unter ein Pfand- und Rücknahmesystem in einem bestimmten Mitgliedstaat fällt, zu 

entrichten ist und zurückerstattet wird, wenn der Endabnehmer oder eine andere Person 

die Pfandverpackung an eine zu diesem Zweck eingerichtete Sammelstelle zurückgibt; 
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59. „Pfand- und Rücknahmesystem“ ein System, bei dem der Endabnehmer beim Kauf eines 

verpackten oder eingefüllten Produkts, das unter dieses System fällt, eine Pfandgebühr 

entrichten muss, die ▌zurückerstattet wird, wenn ▌die Pfandverpackung über eines der 

Sammelsysteme, die von den nationalen Behörden für diesen Zweck zugelassen wurden, 

zurückgegeben wird; 

60. „technische Spezifikation“ ein Dokument, in dem die technischen Anforderungen 

vorgeschrieben sind, denen ein Produkt, ein Verfahren oder eine Dienstleistung genügen 

muss; 

61. „harmonisierte Norm“ eine Norm im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012; 

62. „Konformitätsbewertung“ das Verfahren, mit dem festgestellt wird, ob die Nachhaltigkeits-

, Sicherheits-, Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen dieser Verordnung in 

Bezug auf Verpackungen erfüllt worden sind; 

63. „Organisation für Herstellerverantwortung“ eine Rechtsperson, die finanziell oder 

finanziell und operativ für die Wahrnehmung der Pflichten der erweiterten 

Herstellerverantwortung im Namen mehrerer Hersteller sorgt; 

64. „Lebenszyklus“ die aufeinanderfolgenden und untereinander verbundenen Phasen der 

Lebensdauer von Verpackungen, die aus der Beschaffung der Rohstoffe oder der 

Gewinnung aus natürlichen Ressourcen, der Vorbehandlung, der Herstellung, der 

Lagerung, dem Vertrieb, der Verwendung, der Reparatur, der Wiederverwendung und 

dem Lebensende bestehen; 
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65. „Verpackung, mit der ein Risiko verbunden ist“ Verpackungen, die durch Nichteinhaltung 

einer in dieser Verordnung oder im Einklang mit ihr festgelegten Anforderung, mit 

Ausnahme der in Artikel 62 Absatz 1 aufgeführten Anforderungen, die Umwelt, die 

Gesundheit oder andere durch diese Anforderung geschützte öffentliche Interessen 

beeinträchtigen könnten; 

66. „Verpackung, mit der ein ernstes Risiko verbunden ist“ Verpackungen, die ein Risiko 

bergen, das gemäß einer Bewertung aufgrund des Ausmaßes der betreffenden 

Nichtkonformität oder des damit verbundenen Schadens ein rasches Eingreifen der 

Marktüberwachungsbehörden erforderlich macht, auch wenn die Nichtkonformität keine 

unmittelbaren Auswirkungen hat; 

67. „Online-Plattform“ eine Online-Plattform im Sinne von Artikel 3 Buchstabe i der 

Verordnung (EU) 2022/2065; 

68. „Abfall“ Abfall im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG, wobei 

wiederverwendbare Verpackungen, die zur Aufbereitung geschickt werden, nicht als 

Abfall gelten; 

69. „öffentliche Aufträge“ öffentliche Aufträge im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der 

Richtlinie 2014/24/EU oder im Sinne der Richtlinie 2014/25/EU. 
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Für die Begriffe „Abfallbewirtschaftung“, „Sammlung“, „getrennte Sammlung“, „Behandlung“, 

„Vorbereitung zur Wiederverwendung“, „Recycling“ und „Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung“ gelten die jeweils in Artikel 3 Nummern 9, 10, 11, 14, 16, 17 

beziehungsweise 21 der Richtlinie 2008/98/EG festgelegten Begriffsbestimmungen. 

Für die Begriffe „Marktüberwachung“, „Marktüberwachungsbehörde“, „Fulfilment-Dienstleister“, 

„Korrekturmaßnahme“, „Risiko“, „Rückruf“ und „Rücknahme vom Markt“ ▌gelten die jeweils in 

Artikel 3 Nummern 3, 4, 11, 16, 18, 22 beziehungsweise 23 der Verordnung (EU) 2019/1020 

festgelegten Begriffsbestimmungen. 

Für die Begriffe „besorgniserregende Stoffe“ und „Datenträger“ gelten die jeweils in Artikel 2 

Nummern 27 beziehungsweise 29 der Verordnung (EU) 2024/...+ festgelegten 

Begriffsbestimmungen. 

Anhang I enthält eine indikative Liste von Gegenständen, die unter die Definition von 

„Verpackungen“ gemäß Absatz 1 Nummer 1 fallen. 

                                                
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 (2022/0095 

(COD)) einfügen. 
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Artikel 4 

Freier Verkehr 

(1) Verpackungen dürfen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie dieser Verordnung 

entsprechen. 

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Verpackungen, die die 

Nachhaltigkeits-, Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen gemäß den 

Artikeln 5 bis 12 dieser Verordnung erfüllen, nicht verbieten, einschränken oder behindern. 

▌ 

(3) Wenn sich die Mitgliedstaaten dafür entscheiden, nationale Nachhaltigkeitsanforderungen 

oder Informationsanforderungen beizubehalten oder einzuführen, die über die in dieser 

Verordnung festgelegten Anforderungen hinausgehen, so dürfen diese Anforderungen nicht 

im Widerspruch zu den in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen stehen, und die 

Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Verpackungen, die ▌dieser Verordnung 

entsprechen, nicht aufgrund der Nichteinhaltung dieser nationalen Anforderungen 

verbieten, einschränken oder behindern. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten lassen es zu, dass bei Messen, Ausstellungen und ähnlichen 

Veranstaltungen Verpackungen ausgestellt werden, die dieser Verordnung nicht 

entsprechen, sofern ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass diese 

Verpackungen der Verordnung nicht entsprechen und erst verkauft werden dürfen, wenn 

ihre Konformität hergestellt wurde. 
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Kapitel II 

Nachhaltigkeitsanforderungen 

Artikel 5 

Anforderungen an Stoffe in Verpackungen 

(1) Verpackungen, die in Verkehr gebracht werden, sind so herzustellen, dass das 

Vorhandensein und die Konzentration besorgniserregender Stoffe in Verpackungsmaterial 

oder Verpackungsbestandteilen auf ein Mindestmaß beschränkt werden, auch im Hinblick 

auf ihr Vorhandensein in Emissionen und allen bei der Abfallbewirtschaftung anfallenden 

Materialien wie Sekundärrohstoffen, Asche oder sonstigen Materialien, die für die 

Beseitigung bestimmt sind, und negative Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund von 

Mikroplastik. 

(2) Die Kommission überwacht das Vorhandensein besorgniserregender Stoffe in 

Verpackungen und Verpackungsbestandteilen und ergreift gegebenenfalls entsprechende 

Folgemaßnahmen. 

Die Kommission erstellt mit Unterstützung der Europäischen Chemikalienagentur bis 

zum 31. Dezember 2026 einen Bericht über das Vorhandensein besorgniserregender 

Stoffe in Verpackungen und Verpackungsbestandteilen, in dem ermittelt wird, inwieweit 

sie die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien beeinträchtigen oder sich 

auf die chemische Sicherheit auswirken. In diesem Bericht können die in Verpackungen 

und Verpackungsbestandteilen vorhandenen besorgniserregenden Stoffe aufgeführt 

werden und angegeben werden, inwieweit sie ein unannehmbares Risiko für die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen könnten. 
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Die Kommission übermittelt diesen Bericht, in dem sie ihre Ergebnisse aufzeigt, dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und dem in Artikel 65 dieser Verordnung genannten 

Ausschuss vor und prüft geeignete Folgemaßnahmen, einschließlich 

a) der Anwendung der in Artikel 68 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 genannten Verfahren zum Erlass neuer Beschränkungen bei 

besorgniserregenden Stoffen in Verpackungsmaterialien, die sich vor allem auf die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt auswirken; 

b) der Festlegung von Beschränkungen als Teil der Kriterien der 

recyclingorientierten Gestaltung gemäß Artikel 6 Absatz 4 der vorliegenden 

Verordnung bei besorgniserregenden Stoffen, die die Wiederverwendung und das 

Recycling von Materialien in der Verpackung, in der sie vorhanden sind, 

beeinträchtigen. 

Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass ein Stoff die Wiederverwendung und das 

Recycling von Materialien in der Verpackung, in der dieser vorhanden ist, 

beeinträchtigt, so übermittelt er diese Informationen bis zum 31. Dezember 2025 der 

Kommission und der Europäischen Chemikalienagentur und verweist, soweit verfügbar, 

auf die einschlägigen Risikobewertungen oder andere relevanten Daten. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Beschränkung der 

Verwendung besorgniserregender Stoffe zu prüfen, die die Wiederverwendung und das 

Recycling von Materialien in Verpackungen, in denen sie vorhanden sind, aus Gründen 

beeinträchtigen könnten, bei denen es sich nicht um in erster Linie mit ihrer chemischen 

Sicherheit zusammenhängenden Gründen gemäß Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe a 

handelt. Die Mitgliedstaaten legen diesen Ersuchen einen Bericht bei, in dem die 

Identität und die Verwendungen des Stoffes dokumentiert werden, sowie eine 

Erläuterung, inwiefern die Verwendung der Stoffe in Verpackungen das Recycling aus 

anderen als den in erster Linie mit ihrer chemischen Sicherheit zusammenhängenden 

Gründen behindert. Die Kommission bewertet das Ersuchen und legt dem in Artikel 65 

genannten Ausschuss die Ergebnisse dieser Bewertung vor. 
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(4) Unbeschadet der Beschränkungen für Chemikalien gemäß Anhang XVII der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 oder gegebenenfalls der Beschränkungen und spezifischen 

Maßnahmen für Lebensmittelkontaktmaterialien und -gegenstände gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 darf die Summe der Konzentrationen von Blei, Cadmium, 

Quecksilber und sechswertigem Chrom aus Stoffen in Verpackungen oder 

Verpackungsbestandteilen 100 mg/kg nicht überschreiten. 

(5) Ab dem ... [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] dürfen 

Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nicht mehr in Verkehr 

gebracht werden, wenn sie per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in einer 

Konzentration von oder über folgenden Grenzwerten enthalten, soweit das 

Inverkehrbringen dieser Verpackungen, die diese Konzentration von PFAS enthalten, 

nicht nach einem anderen Unionsrechtsakt verboten ist: 

a) 25 ppb für im Rahmen einer gezielten Analyse der PFAS gemessene PFAS 

(polymerer PFAS werden nicht bestimmt); 

b) 250 ppb für die Summe der PFAS gemessen als Summe der gezielten Analyse der 

PFAS, optional mit vorherigem Abbau von Vorläuferverbindungen (polymere 

PFAS werden nicht bestimmt) und 
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c) 50 ppm für PFAS (einschließlich polymere PFAS); wenn der Gesamtfluorgehalt 

50 mg/kg übersteigt, legt der Hersteller, Importeur oder nachgeschaltete Anwender 

den Durchführungsbehörden einen Nachweis des als Gehalt von PFAS oder 

Nicht-PFAS gemessenen Fluors vor. 

Für die Zwecke dieser Verordnung gilt jeder Stoff, der mindestens ein perfluoriertes 

Methyl- (CF3-) oder Methylen-(-CF2-)-Kohlenstoffatom enthält (ohne ein daran 

gebundenes H/Cl/Br/I), als PFAS, mit Ausnahme von Substanzen, die nur die folgenden 

Strukturelemente enthalten: CF3-X oder X-CF2-X’, wobei X = -OR oder -NRR’ und X’ = 

Methyl (-CH3), Methylen (-CH2-), eine aromatische Gruppe, eine Carbonylgruppe (-

C(O)-), -OR’’, -SR’’ oder –NR’’R’’’ ist; und wobei R/R’/R’’/R’’’ Wasserstoff (-H), Methyl 

(-CH3), Methylen (-CH2-), eine aromatische Gruppe oder eine Carbonylgruppe (-C(O)-) 

ist. 

Bis zum ... [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] führt die Kommission eine 

Bewertung durch, ob dieser Absatz geändert oder aufgehoben werden muss, um 

Überschneidungen mit in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, der Verordnung 

(EU) 2019/1021 oder der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 festgelegten Beschränkungen 

oder Verboten der Verwendung von PFAS zu vermeiden. 

(6) Die Einhaltung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Anforderungen ist in der gemäß 

Anhang VII erstellten technischen Dokumentation nachzuweisen. 

▌ 
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(7) Um dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, kann die 

Kommission gemäß Artikel 64 delegierte Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung 

erlassen, um den Grenzwert für die Summe der Konzentrationen von Blei, Cadmium, 

Quecksilber und sechswertigem Chrom aus Stoffen in Verpackungen oder 

Verpackungsbestandteilen gemäß Absatz 4 zu senken. 

▌ 

(8) Um dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, kann die 

Kommission gemäß Artikel 64 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung 

erlassen, um festzulegen, unter welchen Bedingungen der in Absatz 4 genannte 

Grenzwert auf recycelte Materialien oder Produkte in geschlossenen, kontrollierten 

Kreisläufen keine Anwendung finden sowie welche Arten von Verpackungen oder 

Verpackungsformate auf der Grundlage in Anhang II Tabelle 1 aufgeführten Kategorien 

von den Anforderungen im genannten Absatz ausgenommen sind. Diese delegierten 

Rechtsakte müssen auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung begründet werden, sind 

befristet, sehen angemessene Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen vor und 

enthalten Vorschriften für eine regelmäßige Berichterstattung, um sicherzustellen, dass die 

Ausnahmeregelungen regelmäßig überprüft werden. Gemäß diesem Absatz angenommene 

delegierte Rechtsakte werden nur zur Änderung der in den 

Entscheidungen 2001/171/EG und 2009/292/E der Kommission festgelegten Ausnahmen 

erlassen. 

(9) Bis zum ... [sieben Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] führt 

die Kommission eine Bewertung durch, um zu beurteilen, ob dieser Artikel und die 

Kriterien der recyclingorientierten Gestaltung gemäß Artikel 6 Absatz 4 ausreichend 

dazu beigetragen haben, das Vorhandensein und die Konzentration bedenklicher Stoffen 

in Verpackungsmaterial auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
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Artikel 6 

Recyclingfähige Verpackungen 

(1) Alle in Verkehr gebrachten Verpackungen müssen recyclingfähig sein. 

(2) Verpackungen gelten als recyclingfähig, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie sind recyclingorientiert gestaltet, was im Einklang mit Absatz 4 die Verwendung 

der daraus entstehenden Sekundärrohstoffe ermöglicht, deren Qualität im 

Vergleich zu den Ausgangsstoffen ausreicht, um als Ersatz für die Primärrohstoffe 

verwendet werden zu können. 

▌ 

▌ 

▌ 

b) Wenn sie zu Abfall werden, können sie gemäß Artikel 48 Absätze 1 und 3 getrennt 

gesammelt werden, in spezifische Abfallströme sortiert werden, ohne dass die 

Recyclingfähigkeit anderer Abfallströme beeinträchtigt wird, und auf der 

Grundlage der gemäß Absatz 5 festgelegten Methode in großem Maßstab recycelt 

werden. 

Verpackungen, die den gemäß Absatz 4 erlassenen delegierten Rechtsakten entsprechen, 

gelten als mit der in Buchstabe a festgelegten Bedingung konform. 

Verpackungen, die den gemäß Absatz 4 erlassenen delegierten Rechtsakten und den 

gemäß Absatz 5 erlassenen Durchführungsrechtsakten entsprechen, gelten als mit den 

beiden in diesem Absatz festgelegten Bedingungen konform. 
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Absatz 2 Buchstabe a gilt ab dem 1. Januar 2030 oder ab zwei Jahren nach Inkrafttreten 

des in Absatz 4 genannten delegierten Rechtsakts, je nachdem, welcher Zeitpunkt der 

spätere ist. 

Absatz 2 Buchstabe b gilt ab dem 1. Januar 2035 oder ab fünf Jahren nach Inkrafttreten 

der in Absatz 5 genannten Durchführungsrechtsakte, je nachdem, welcher Zeitpunkt der 

spätere ist. 

(3) Der Erzeuger gemäß Artikel 15 bewertet die Recyclingfähigkeit von Verpackungen auf 

der Grundlage der gemäß Absatz 4 erlassenen delegierten Rechtsakte und den 

Durchführungsrechtsakten gemäß Absatz 5. Die Recyclingfähigkeit von Verpackungen 

ist in den Leistungsstufen für die Recyclingfähigkeit A, B oder C gemäß Anhang II 

Tabelle 3 auszudrücken. 

Unbeschadet des Absatzes 10 dürfen Verpackungen bis zum 1. Januar 2030 oder zum 

Zeitpunkt 24 Monate nach Inkrafttreten der delegierten Rechtsakte gemäß Absatz 4, je 

nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn 

sie nach den Leistungsstufen A, B oder B recyclingfähig sind. 

Unbeschadet des Absatzes 10 dürfen Verpackungen bis zum 1. Januar 2038 nur dann in 

Verkehr gebracht werden, wenn sie nach den Leistungsstufen A oder B recyclingfähig 

sind. 

(4) Die Kommission erlässt bis zum 1. Januar 2028 unter Berücksichtigung der von den 

europäischen Normungsorganisationen entwickelten Normen delegierte Rechtsakte, mit 

denen Folgendes festgelegt wird: 

a) Kriterien der recyclingorientierten Gestaltung und verschiedene 

Leistungsmerkmale für Recycling auf der Grundlage der Tabelle 3 in Anhang II 

und der in Anhang II Tabelle 4 aufgeführten Parameter für die in Anhang II 

Tabelle 1 aufgeführten Verpackungskategorien. 
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Die Kriterien der recyclingorientierten Gestaltung und die Leistungsmerkmale für 

Recycling werden auf der Grundlage des vorherrschenden Materials entwickelt 

und bei ihnen 

i) wird die Fähigkeit berücksichtigt, Verpackungsabfälle in verschiedene 

Materialströme für das Recycling zu trennen und sie zu sortieren und zu 

recyceln, sodass die daraus entstehenden Sekundärrohstoffe im Vergleich zu 

den Ausgangsstoffen von ausreichender Qualität sind und, wo dies machbar 

ist, als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere Nutzungen, 

bei denen die Qualität des recycelten Materials bewahrt wird, verwendet 

werden können; 

ii) werden etablierte Sammel- und Sortierverfahren, die in einem operativen 

Umfeld erprobt wurden, in Betracht gezogen und alle 

Verpackungsbestandteile abgedeckt; 

iii) werden verfügbare Recyclingtechnologien, deren wirtschaftliche Leistung 

und Umweltverträglichkeit, einschließlich der Qualität des Outputs, der 

Verfügbarkeit der Abfälle, des Energiebedarfs und der 

Treibhausgasemissionen, berücksichtigt; 

iv) werden gegebenenfalls besorgniserregende Stoffe bestimmt, die die 

Wiederverwendung und das Recycling von Materialien in der Verpackung, in 

der sie vorhanden sind, beeinträchtigen; 

v) werden gegebenenfalls Beschränkungen in Bezug auf das Vorhandensein 

solcher Stoffe oder Gruppen solcher Stoffe in Verpackungen oder 

Verpackungsbestandteilen aus Gründen, die nicht in erster Linie mit der 

chemischen Sicherheit zusammenhängen, auferlegt. Solche 

Beschränkungen können auch dazu dienen, unannehmbare Gefahren für 

die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu verringern, unbeschadet der 

Beschränkungen für Chemikalien gemäß Anhang XVII der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 oder gegebenenfalls der Beschränkungen und 

spezifischen Maßnahmen für Lebensmittelkontaktmaterialien und 

-gegenstände gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. 
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b) die Art und Weise, wie die Bewertung der Recyclingfähigkeit durchzuführen ist 

und ihr Ergebnis in Form von Leistungsstufen für die Recyclingfähigkeit pro 

Verpackungseinheit nach Gewichtung, einschließlich materialspezifischer 

Kriterien und Sortiereffizienz, auszudrücken ist, um festzustellen, ob 

Verpackungen gemäß Absatz 2 recyclingfähig sind; 

c) für jede in Anhang II Tabelle 1 aufgeführte Verpackungskategorie eine 

Beschreibung der Bedingungen für die Einhaltung der jeweiligen Leistungsstufen 

für die Recyclingfähigkeit; 

d) ein Rahmen für die Anpassung der Finanzbeiträge, die die Hersteller zur 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung gemäß Artikel 45 Absatz 1 auf der Grundlage der 

jeweiligen Leistungsstufe für die Recyclingfähigkeit zu entrichten haben. 

Beim Erlass der in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakte berücksichtigt die 

Kommission die Ergebnisse der möglichen Bewertung gemäß Artikel 5 Absatz 2. Diese 

delegierten Rechtsakte werden gemäß Artikel 64 erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 64 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Tabelle 1 des Anhangs II zu erlassen, um sie an die wissenschaftlichen und 

technischen Entwicklungen in Bezug auf die Material- und Produktgestaltung und die 

Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur anzupassen. Der Kommission wird die 

Befugnis übertragen, Recyclingkriterien für zusätzliche Verpackungskategorien 

festzulegen oder Unterkategorien innerhalb der in Anhang II Tabelle 1 aufgeführten 

Kategorien einzuführen. 

Die Wirtschaftsakteure müssen den neuen oder aktualisierten Kriterien für die 

recyclingorientierte Gestaltung spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten des 

einschlägigen delegierten Rechtsakts entsprechen. 

▌ 
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(5) Bis zum 1. Januar 2030 erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte 

a) zur Festlegung der Methode für die Bewertung der Recyclingfähigkeit in großem 

Maßstab für jede in Anhang II Tabelle 2 aufgeführte Verpackungskategorie, zur 

Ergänzung von Anhang II Tabelle 3 um Schwellenwerte für die Bewertung der 

Recyclingfähigkeit in großem Maßstab und erforderlichenfalls zur Aktualisierung 

der in Anhang II Tabelle 3 beschriebenen übergreifenden Leistungsstufen für die 

Recyclingfähigkeit. Diese Methode stützt sich mindestens auf folgende Elemente: 

i) die Menge der in der Union insgesamt und in jedem Mitgliedstaat in Verkehr 

gebrachten Verpackungen, aufgeschlüsselt nach den in Anhang II Tabelle 2 

aufgeführten Verpackungskategorien; 

ii) die Menge der recycelten Verpackungsabfälle, wie zum Berechnungspunkt 

im Einklang mit dem gemäß Artikel 56 Absatz 7 Buchstabe a erlassenen 

Durchführungsrechtsakt berechnet, aufgeschlüsselt nach den in Anhang II 

Tabelle 2 aufgeführten Verpackungskategorien, in der Union insgesamt und 

in jedem Mitgliedstaat; 

▌ 

b) zur Einrichtung des Überwachungsmechanismus entlang der Produktkette, mit 

dem sichergestellt wird, dass Verpackungen in großem Maßstab recycelt werden. 

Dieser Überwachungsmechanismus entlang der Produktkette stützt sich 

mindestens auf folgende Elemente: 

i) eine technische Dokumentation der Menge der gesammelten 

Verpackungsabfälle, die zu Sortier- und Recyclinganlagen verbracht werden; 

ii) ein Überprüfungsverfahren, das es den Erzeugern ermöglicht, die 

erforderlichen Daten von den nachgeschalteten Akteuren zu erhalten, um 

sicherzustellen, dass die Verpackungen in großem Maßstab recycelt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Die unter den Buchstaben a und b genannten Daten müssen verfügbar und für die 

Öffentlichkeit leicht zugänglich sein. 

▌ 

(6) Die Kommission bewertet die Granularität der Daten, die im Rahmen der Methode zum 

Recycling im großen Maßstab gemeldet werden müssen. Die Kommission erlässt gemäß 

Artikel 64 delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Tabelle 2 und des 

Anhangs XII Tabelle 3, um sie an die technischen und wissenschaftlichen 

Entwicklungen anzupassen. 

(7) Die Kommission kann bis 2035 auf der Grundlage der Entwicklung der Sortier- und 

Recyclingtechnologien den Schwellenwert für die Einstufung von Verpackungen als in 

großem Maßstab recycelt überprüfen und erforderlichenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag für seine Änderung vorlegen. 

(8) Um die Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu erhöhen, werden achtzehn Monate ab 

dem Inkrafttreten der delegierten Rechtsakte gemäß Absatz 4 und der 

Durchführungsrechtsakte gemäß Absatz 5 die Finanzbeiträge, die von den Herstellern 

zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung gemäß Artikel 45 entrichtet werden, auf der Grundlage der 

Leistungsstufen für die Recyclingfähigkeit, die gemäß den delegierten Rechtsakten 

gemäß Absatz 4 und den Durchführungsrechtsakten gemäß Absatz 5 im Einzelnen 

festgelegt werden, angepasst. 

Bei der Anwendung dieser Kriterien berücksichtigen die Mitgliedstaaten die technische 

Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Recyclings von in Absatz 11 Buchstabe g 

genannten Verpackungsmaterialien. 

▌ 
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(9) Die Einhaltung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Anforderungen ist in der gemäß 

Anhang VII erstellten technischen Dokumentation nachzuweisen. 

Enthält eine Verpackungseinheit integrierte Bestandteile, so umfasst die Bewertung der 

Einhaltung der Kriterien der recyclingorientierten Gestaltung und der Anforderungen an 

die Recyclingfähigkeit in großem Maßstab alle integrierten Bestandteile. Für integrierte 

Bestandteile, die sich durch mechanische Beanspruchung während des Transports oder 

der Sortierung voneinander trennen könnten, wird eine getrennte Bewertung 

durchgeführt. 

Enthält eine Verpackungseinheit separate Bestandteile, so wird die Bewertung der 

Einhaltung der Kriterien der recyclingorientierten Gestaltung und der Anforderungen an 

die Recyclingfähigkeit in großem Maßstab einzeln für jeden separaten Bestandteil 

durchgeführt. 

Alle Bestandteile einer Verpackungseinheit müssen mit den etablierten Sammel-, Sortier- 

und Recyclingverfahren, die in einem operativen Umfeld erprobt wurden, kompatibel sein 

und dürfen die Recyclingfähigkeit des Hauptteils der Verpackungseinheit nicht 

beeinträchtigen. 

(10) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 dürfen ab dem 1. Januar 2030 innovative 

Verpackungen, die die Anforderungen gemäß Absatz 2 nicht erfüllen, für einen Zeitraum 

von höchstens fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie erstmals in Verkehr 

gebracht wurden, in Verkehr gebracht werden. 
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Wird von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, so teilt der Wirtschaftsakteur dies 

der zuständigen Behörde vor dem Inverkehrbringen der innovativen Verpackung mit 

und fügt alle technischen Informationen bei, aus denen hervorgeht, dass es sich bei der 

Verpackung um innovative Verpackungen handelt. Diese Mitteilung muss einen Zeitplan 

für die Erfüllung der Anforderungen an die Recyclingfähigkeit in großem Maßstab in 

Bezug auf die Sammlung und das Recycling der innovativen Verpackungen enthalten. 

Die Informationen werden der Kommission und den nationalen Behörden, die die 

Marktüberwachung durchführen, zur Verfügung gestellt. 

Ist die zuständige Behörde der Auffassung, dass es sich bei der Verpackung nicht um 

eine innovative Verpackung handelt, so muss der Wirtschaftsakteur die geltenden 

Kriterien der recyclingorientierten Gestaltung einhalten. 

Ist die zuständige Behörde der Ansicht, dass es sich bei der Verpackung um eine 

innovative Verpackung handelt, so unterrichtet sie die Kommission darüber. 

Die Kommission bewertet die Anträge der zuständigen Behörden in Bezug auf die 

innovativen Eigenschaften der Verpackungen und aktualisiert oder erlässt 

gegebenenfalls neue delegierte Rechtsakte gemäß Absatz 4. 

Nach Ablauf der in Unterabsatz 1 genannten Frist ist dieser Verpackung die in Absatz 9 

genannte technische Dokumentation beizufügen, und die Verpackung muss somit den 

Anforderungen dieses Artikels entsprechen. 
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Die Kommission überwacht die Auswirkungen der in Unterabsatz 1 genannten 

Ausnahme auf die Menge der in Verkehr gebrachten Verpackungen. Die Kommission 

nimmt gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung des Unterabsatzes 1 

an. 

Die Mitgliedstaaten bemühen sich kontinuierlich um die Verbesserung der Sammel- und 

Sortierinfrastrukturen für innovative Verpackungen, bei denen davon ausgegangen 

wird, dass sie Vorteile für die Umwelt bieten. 

(11) Dieser Artikel gilt nicht für 

a) Primärverpackungen im Sinne von Artikel 1 Nummer 23 der Richtlinie 2001/83/EG 

und Artikel 4 Nummer 25 der Verordnung (EU) 2019/6; 

b) kontaktempfindliche Verpackungen von Medizinprodukten, die unter die 

Verordnung (EU) 2017/745 fallen; 

c) kontaktempfindliche Verpackungen von In-vitro-Diagnostika, die unter die 

Verordnung (EU) 2017/746 fallen; 

d) äußere Umhüllungen im Sinne von Artikel 1 Nummer 24 der 

Richtlinie 2001/83/EG und Artikel 4 Nummer 26 der Verordnung (EU) 2019/6, 

wenn solche Verpackungen notwendig sind, um spezifischen Anforderungen zur 

Erhaltung der Qualität des Arzneimittels zu genügen; 

e) kontaktempfindliche Verpackungen für Säuglingsanfangsnahrung und 

Folgenahrung, Getreidebeikost und andere Beikost sowie Lebensmittel für 

besondere medizinische Zwecke im Sinne von Artikel 1 Buchstaben a, b und c der 

Verordnung (EU) Nr. 609/2013; 
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f) Verpackungen, die für die Beförderung gefährlicher Güter gemäß der 

Richtlinie 2008/68/EG verwendet werden; 

g) Verkaufsverpackungen aus leichtem Holz, Kork, Textil oder Gummi, leichter 

Keramik, leichtem Porzellan oder leichtem Wachs; Für diese Verpackungen gilt 

jedoch Absatz 8. 

(12) Bis zum 1. Januar 2035 überprüft die Kommission die Ausnahmen gemäß 

Absatz 11, wobei sie mindestens die Entwicklung der Sortier- und 

Recyclingtechnologien und die praktischen Erfahrungen der Wirtschaftsakteure 

und der Mitgliedstaaten berücksichtigt. Auf dieser Grundlage bewertet sie die 

Angemessenheit ihres Fortbestands und legt erforderlichenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor. 

▌ 

Artikel 7 

Mindestrezyklatanteil in Kunststoffverpackungen 

(1) Bis zum 1. Januar 2030 oder zum Zeitpunkt drei Jahre nach Inkrafttreten des in Absatz 8 

genannten Durchführungsrechtsakts, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, 

enthält jedweder Kunststoffanteil von in Verkehr gebrachten Verpackungen pro 

Verpackungsart und -format gemäß Anhang II Tabelle 1, berechnet als Durchschnitt je 

Herstellerbetrieb und Jahr, die folgenden Mindestprozentsätze an recycelten Materialien, 

die aus Verbraucher-Kunststoffabfällen zurückgewonnen wurden: 

a) 30 % bei kontaktempfindlichen Verpackungen mit Polyethylenterephthalat (PET) als 

Hauptbestandteil, ausgenommen Einweggetränkeflaschen; 
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b) 10 % bei kontaktempfindlichen Verpackungen aus anderen Kunststoffmaterialien als 

PET, ausgenommen Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff; 

c) 30 % bei Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff; 

d) 35 % bei anderen als den unter den Buchstaben a, b und c genannten 

Kunststoffverpackungen. 

(2) Bis zum 1. Januar 2040 enthält jedweder Kunststoffanteil von in Verkehr gebrachten 

Verpackungen pro Verpackungsart und -format gemäß Anhang II Tabelle 1, berechnet 

als Durchschnitt je Herstellerbetrieb und Jahr, die folgenden Mindestprozentsätze an 

recycelten Materialien, die aus Verbraucher-Kunststoffabfällen zurückgewonnen wurden: 

a) 50 % bei kontaktempfindlichen Verpackungen mit Polyethylenterephthalat (PET) 

als Hauptbestandteil, ausgenommen Einweggetränkeflaschen ▌; 

b) 25 % bei kontaktempfindlichen Verpackungen aus anderen Kunststoffmaterialien 

als PET; 

c) 65 % bei Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff; 

d) 65 % bei anderen als den unter den Buchstaben a, b und c genannten 

Kunststoffverpackungen. 
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(3) Für die Zwecke dieses Artikels werden recycelte Materialien aus Verbraucher-

Kunststoffabfällen zurückgewonnen, die 

a) innerhalb der Union gemäß dieser Verordnung und gegebenenfalls den nationalen 

Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/904 und der 

Richtlinie 2008/98/EG gesammelt wurden oder die in einem Drittland im Einklang 

mit Standards für die getrennte Sammlung zur Förderung eines hochwertigen 

Recyclings, die den in dieser Verordnung, der Richtlinie 2019/904 und der 

Richtlinie 2008/98/EG genannten Normen gleichwertig sind, gesammelt wurden, 

und 

b) gegebenenfalls in einer Anlage innerhalb der Union recycelt wurden, für die die 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates60 gilt, oder die 

in einer Anlage in einem Drittland recycelt wurden, für die Vorschriften zur 

Vermeidung und Verminderung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden im 

Zusammenhang mit Recyclingverfahren gelten; diese Vorschriften müssen den 

gemäß der Richtlinie 2010/75/EU festgelegten Vorschriften über 

Emissionsgrenzwerte und Umweltleistungswerte gleichwertig sein, die für eine in 

der Union errichtete und dieselbe Tätigkeit ausübende Anlage gelten; diese 

Bedingung gilt nur für den Fall, dass diese Grenzwerte und Werte für eine in der 

Union gelegene Anlage gelten würden, die die gleiche Tätigkeit ausübt wie eine 

entsprechende Anlage in dem Drittland. 

                                                
60 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 
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(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 

a) Primärverpackungen im Sinne von Artikel 1 Nummer 23 der Richtlinie 2001/83/EG 

und Artikel 4 Nummer 25 der Verordnung (EU) 2019/6; 

b) kontaktempfindliche Kunststoffverpackungen von Medizinprodukten, ausschließlich 

für Forschungszwecke bestimmten Produkten und Prüfprodukten, die unter die 

Verordnung (EU) 2017/745 fallen; 

c) kontaktempfindliche Kunststoffverpackungen von In-vitro-Diagnostika, die unter die 

Verordnung (EU) 2017/746 fallen; 

d) äußere Umhüllungen im Sinne von Artikel 1 Nummer 24 der Richtlinie 2001/83/EG 

und Artikel 4 Nummer 26 der Verordnung (EU) 2019/6, wenn solche Verpackungen 

notwendig sind, um spezifischen Anforderungen zur Erhaltung der Qualität des 

Arzneimittels zu genügen; 

e) kompostierbare Kunststoffverpackungen; 

f) Verpackungen, die für die Beförderung gefährlicher Güter gemäß der 

Richtlinie 2008/68/EG verwendet werden; 

g) kontaktempfindliche Kunststoffverpackungen für Lebensmittel, die nur für 

Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind, für Lebensmittel für besondere 

medizinische Zwecke sowie für Getränke und Lebensmittel, die in der Regel für 

Kleinkinder verwendet werden, im Sinne von Artikel 1 Buchstaben a, b und c der 

Verordnung (EU) Nr. 609/2013; 
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h) Verpackungen für Vorräte, Bestandteile und Bestandteile von Primärverpackungen 

für die Herstellung von Arzneimitteln gemäß der Richtlinie 2001/83/EG und 

Tierarzneimitteln gemäß der Verordnung (EU) 2019/6, wenn diese Verpackungen 

benötigt werden, um den Qualitätsnormen des Arzneimittels zu entsprechen. 

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 

a) Kunststoffverpackungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung 

zu kommen, wenn der Rezyklatanteil eine Gefahr für die menschliche Gesundheit 

darstellt und dazu führen, dass verpackte Produkte gegen die Verordnung (EG) 

Nr. 1935/2004 verstoßen; 

b) jedwede Kunststoffanteile, die weniger als 5 % des Gesamtgewichts der gesamten 

Verpackungseinheit ausmachen. 

(6) Die Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen ist von den 

Wirtschaftsakteuren in den in Anhang VII genannten technischen 

Verpackungsinformationen nachzuweisen. 

(7) Die Finanzbeiträge, die die Hersteller zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der 

erweiterten Herstellerverantwortung gemäß Artikel 45 zu entrichten haben, können auf der 

Grundlage des Prozentsatzes des in der Verpackung verwendeten Rezyklatanteils angepasst 

werden. Bei jeder solchen Anpassung werden den Nachhaltigkeitskriterien für die 

Recyclingtechnologien und den ökologischen Kosten für die Zwecke des Rezyklatanteils 

Rechnung getragen. 
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(8) Der Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 2026 Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung der Methode für die Berechnung und Überprüfung des Prozentsatzes an 

recycelten Materialien, die aus Verbraucher-Kunststoffabfällen zurückgewonnen wurden, 

welche innerhalb der Union im Einklang mit den in Absatz 3 festgelegten Bedingungen 

recycelt und gesammelt wurden, sowie des Formats der technischen Dokumentation 

gemäß Anhang VII ▌. Zu diesem Zweck berücksichtigt die Kommission die Verwendung 

von daraus resultierenden Sekundärrohstoffen, die im Vergleich zu dem 

Ausgangsmaterial von ausreichender Qualität sind, um sie als Ersatz für 

Primärrohstoffe verwenden zu können. In der Überprüfungsmethode kann die 

Verpflichtung vorgesehen sein, Erzeuger von recycelten Materialien in der Union und 

von Kunststoffverpackungen, die als von anderen Produkten getrennte Verkaufseinheit 

in Verkehr gebracht werden, von unabhängigen Dritten prüfen zu lassen, um 

sicherzustellen, dass die in Absatz 3 und im delegierten Rechtsakt gemäß Absatz 9 

festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Im Zusammenhang mit dem Erlass der Durchführungsrechtsakte bewertet die 

Kommission im Hinblick auf die verfügbaren Recyclingtechnologien ihre wirtschaftliche 

Leistung und Umweltverträglichkeit, einschließlich der Qualität des Outputs, der 

Verfügbarkeit der Abfälle, des Energiebedarfs und der Treibhausgasemissionen sowie 

anderer relevanter Umweltauswirkungen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(9) Bis 31. Dezember 2026 erlässt die Kommission auf der Grundlage der im letzten Satz von 

Absatz 8 genannten Prüfung delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung 

um Nachhaltigkeitskriterien für Kunststoffrecyclingtechnologien. Für die Zwecke dieses 

Artikels werden recycelte Materialien aus Verbraucher-Kunststoffabfällen 

zurückgewonnen, deren Recycling entweder 

a) in Anlagen, die sich in der Union befinden und Recyclingtechnologien verwenden, 

die diese nach diesem Absatz festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, oder 

b) in Anlagen, die sich in Drittländern befinden und Recyclingtechnologien nach 

Standards einsetzen, die den im Rahmen der delegierten Rechtsakte entwickelten 

Nachhaltigkeitskriterien gleichwertig sind, stattgefunden hat. 

(10) Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 2026 einen Durchführungsrechtsakt zur 

Festlegung der Methode für die Bewertung, Überprüfung und Bescheinigung der 

Gleichwertigkeit der Vorschriften, die für den Fall gelten, dass der aus Verbraucher-

Kunststoffabfällen zurückgewonnene Rezyklatanteil außerhalb der Union recycelt oder 

gesammelt wird, einschließlich durch eine Prüfung durch Dritte. Bei der Bewertung 

werden die Standards für den Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit, 

einschließlich Standards, mit denen sichergestellt wird, dass das Recycling 

umweltverträglich erfolgt, sowie Standards für hochwertiges Recycling, z. B. in Bezug 

auf Ressourceneffizienz und Qualitätsstandards für die Recyclingsektoren, 

berücksichtigt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 

Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(11) Bis zum 1. Januar 2029 oder zum Zeitpunkt zwei Jahre nach Inkrafttreten des in Absatz 8 

genannten Durchführungsrechtsakts, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, sind 

bei der Berechnung und Überprüfung des Prozentsatzes an recycelten Materialien in 

Verpackungen gemäß Absatz 1 die Bestimmungen des in Absatz 8 genannten 

Durchführungsrechtsakts einzuhalten. 

(12) Bis zum 1. Januar 2028 prüft die Kommission, ob für bestimmte Kunststoffverpackungen 

Ausnahmen von den Mindestprozentsätzen gemäß Absatz 1 Buchstaben b und d oder eine 

Überarbeitung der Ausnahmeregelung gemäß Absatz 4 erforderlich sind. 

Wenn keine geeigneten Recyclingtechnologien für das Recycling von 

Kunststoffverpackungen verfügbar sind, weil sie nach den einschlägigen 

Unionsvorschriften nicht zugelassen oder in der Praxis nicht ausreichend verfügbar 

sind, wobei sicherheitsbezogene Anforderungen, insbesondere in Bezug auf 

kontaktempfindliche Kunststoffverpackungen, einschließlich 

Lebensmittelverpackungen, berücksichtigt werden müssen, wird der Kommission auf der 

Grundlage dieser Prüfung die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 64 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um 

a) Ausnahmeregelungen in Bezug auf den Anwendungsbereich, die Fristen oder die 

Höhe der Mindestprozentsätze gemäß Absatz 1 Buchstaben b und d für bestimmte 

Kunststoffverpackungen zu ermöglichen und 

b) gegebenenfalls die in Absatz 4 festgelegte Liste der Ausnahmen zu ändern. 

▌ 
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(13) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, einen delegierten Rechtsakt gemäß 

Artikel 64 zu erlassen, um die Absätze 1 und 2 durch eine entsprechende Anpassung der 

Mindestprozentsätze der Rezyklatanteile zu ändern, wenn dies aufgrund der mangelnden 

Verfügbarkeit oder übermäßiger Preise von bestimmten recycelten Kunststoffen 

gerechtfertigt ist und wenn sich dadurch nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit von 

Mensch oder Tier, die Sicherheit der Lebensmittelversorgung oder die Umwelt ergeben 

können, durch die die Einhaltung der Mindestprozentsätze gemäß den Absätzen 1 und 2 

übermäßig erschwert wird. Bei der Bewertung der Begründung einer solchen Anpassung 

prüft die Kommission Anträge natürlicher oder juristischer Personen in Verbindung mit 

einschlägigen Informationen und Daten zur Marktlage für diese Verbraucher-

Kunststoffabfälle sowie den besten verfügbaren Nachweisen über die damit verbundenen 

Risiken für die Gesundheit von Mensch oder Tier, für die Sicherheit der 

Lebensmittelversorgung oder für die Umwelt. Die Kommission erlässt einen solchen 

delegierten Rechtsakt nur in Ausnahmefällen, wenn sich schwerwiegende nachteilige 

Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier, die Sicherheit der 

Lebensmittelversorgung oder die Umwelt ergeben. 

(14) Bis zum … [sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] legt die Kommission 

unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der praktischen Erfahrungen der 

Wirtschaftsakteure und der Mitgliedstaaten einen Bericht vor, in dem die Umsetzung der 

in diesem Artikel festgelegten Mindestprozentsätze an recycelten Materialien für 2030 

überprüft werden und bewertet wird, inwieweit diese Prozentsätze zu wirksamen und 

leicht umzusetzenden Lösungen zur Förderung nachhaltiger Verpackungen führen, ob 

die für 2040 festgelegten Prozentsätze auf der Grundlage der Erfahrungen mit der 

Erreichung der Prozentsätze für 2030 und der sich ändernden Umstände erreicht 

werden können, ob die Aufrechterhaltung der in diesem Artikel festgelegten Ausnahmen 

und Abweichungen relevant ist und ob die Festlegung neuer Mindestprozentsätze an 

recycelten Materialien notwendig oder sachdienlich ist. Diesem Bericht wird 

gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieses Artikels, insbesondere 

der Mindestprozentsätze an recycelten Materialien für 2040, beigefügt. 
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(15) Bis zum ... [[sieben Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] überprüft die 

Kommission die Situation in Bezug auf die Verwendung recycelter 

Verpackungsmaterialien in anderen Verpackungen als Kunststoffverpackungen und 

bewertet auf dieser Grundlage, ob es angemessen ist, Maßnahmen oder Zielvorgaben für 

eine verstärkte Verwendung von recycelten Materialien in solchen anderen Verpackungen 

festzulegen, und legt erforderlichenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 

Artikel 8 

Biobasierte Rohstoffe in Kunststoffverpackungen 

(1) Bis zum ... [drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] überprüft die 

Kommission den Stand bei der technologischen Entwicklung und der 

Umweltverträglichkeit biobasierter Kunststoffverpackungen unter Berücksichtigung der 

in Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates61 festgelegten Nachhaltigkeitskriterien. 

(2) Die Kommission legt auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Überprüfung 

gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor, um 

a) Nachhaltigkeitsanforderungen für biobasierte Rohstoffe in 

Kunststoffverpackungen festzulegen; 

b) Zielvorgaben für die verstärkte Verwendung biobasierter Rohstoffe in 

Kunststoffverpackungen festzulegen; 

                                                
61 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 
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c) die Möglichkeit einzuführen, die in Artikel 7 Absätze 1 und 2 dieser Verordnung 

festgelegten Ziele durch die Verwendung von biobasierten Kunststoffrohstoffen 

anstelle von aus Verbraucher-Kunststoffabfällen zurückgewonnenen Materialien 

zu erreichen, falls keine geeigneten Recyclingtechnologien für 

Lebensmittelkontaktverpackungen, die den Anforderungen der Verordnung 

(EU) 2022/1616 entsprechen, verfügbar sind; 

d) gegebenenfalls die Begriffsbestimmung für biobasierten Kunststoff in Artikel 3 

Nummer 49 zu ändern. 

Artikel 9 

Kompostierbare Verpackungen 

(1) Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 müssen in Verkehr gebrachte Verpackungen gemäß 

Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe f und ▌an Obst und Gemüse angebrachte Aufkleber ▌bis 

zum … [36 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] mit der Norm für die 

Kompostierung unter industriell kontrollierten Bedingungen in Anlagen zur Behandlung 

von Bioabfällen sowie mit den Normen für Eigenkompostierung gemäß Absatz 6 

vereinbar sein, wenn die Mitgliedstaaten dies vorschreiben. 
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(2) Gestatten die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG die 

gemeinsame Sammlung von Abfällen mit ähnlichen Eigenschaften hinsichtlich der 

biologischen Abbau- und Kompostierbarkeit und Bioabfällen und stehen geeignete 

Abfallsammelsysteme und Abfallbehandlungsinfrastrukturen zur Verfügung, sodass 

sichergestellt ist, dass kompostierbare Verpackungen in den Abfallstrom für die 

Bewirtschaftung organischer Abfälle gelangen, so können die Mitgliedstaaten abweichend 

von Artikel 6 Absatz 1 vorschreiben, dass die folgenden Verpackungen auf ihrem Markt 

nur dann erstmals bereitgestellt werden dürfen, wenn die Verpackungen kompostierbar 

sind: 

a) aus anderem Material als Metall bestehende Verpackungen gemäß Artikel 3 

Nummer 1 Buchstabe g, sehr leichte Kunststofftragetaschen und leichte 

Kunststofftragetaschen; 

b) andere als die in Buchstabe a genannten Verpackungen, für die der betreffende 

Mitgliedstaat bereits vorgeschrieben hat, dass sie vor dem Geltungsbeginn dieser 

Verordnung kompostierbar sein müssen. 

(3) Bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] müssen andere als die in 

den Absätzen 1 und 2 genannten Verpackungen, einschließlich Verpackungen aus 

biologisch abbaubaren Kunststoffpolymeren und sonstigen biologisch abbaubaren 

Materialien, ein Recycling gemäß Artikel 6 ermöglichen, ohne dass die 

Recyclingfähigkeit anderer Abfallströme beeinträchtigt wird. 

(4) Die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Anforderungen ist in den in 

Anhang VII genannten technischen Verpackungsinformationen nachzuweisen. 
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(5) Die Kommission kann prüfen, ob andere Verpackungen in Artikel 9 Absatz 1 oder 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a aufgenommen werden sollten, falls dies aufgrund 

technologischer und rechtlicher Entwicklungen, die sich auf die Beseitigung 

kompostierbarer Verpackungen auswirken, und unter den in Anhang III festgelegten 

Bedingungen gerechtfertigt und angemessen ist, und gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vorlegen. 

(6) Bis zum … [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] ersucht die 

Kommission die europäischen Normungsorganisationen, harmonisierte Normen zur 

Festlegung detaillierter technischer Spezifikationen für die Anforderungen an 

kompostierbare Verpackungen auszuarbeiten oder solche zu aktualisieren. Dabei ersucht 

die Kommission, dass im Einklang mit den neuesten wissenschaftlichen und 

technologischen Entwicklungen Parameter wie Retentionszeiten, Temperaturen und 

Umsetzen berücksichtigt werden, die den tatsächlichen Bedingungen bei der 

Heimkompostierung und in Anlagen zur Behandlung von Bioabfällen, einschließlich 

mittels anaerober Vergärungsprozesse, entsprechen. Zudem ersucht die Kommission, 

dass in diesen Normen auch die Überprüfung vorgesehen wird, ob die kompostierbaren 

Verpackungen, die gemäß den spezifizierten Parametern zersetzt werden, letztlich in 

Kohlendioxid oder bei Abwesenheit von Sauerstoff in Methan, Mineralsalze, Biomasse 

und Wasser umgewandelt werden. 
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Bis zum … [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] ersucht die 

Kommission die europäischen Normungsorganisationen ebenfalls, eine harmonisierte 

Norm zur Festlegung detaillierter technischer Spezifikationen für die Anforderungen an 

die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Eigenkompostierbarkeit von Verpackungen 

auszuarbeiten. 

Artikel 10  

Minimierung von Verpackungen 

(1) Bis zum 1. Januar 2030 stellt der Erzeuger oder Importeur sicher, dass die in Verkehr 

gebrachten Verpackungen so gestaltet sind, dass ihr Gewicht und ihr Volumen unter 

Berücksichtigung der Form und des Materials, aus dem die Verpackungen bestehen, auf 

das zur Gewährleistung ihrer Funktionsfähigkeit erforderliche Mindestmaß reduziert 

werden. 
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(2) Der Erzeuger oder Importeur stellt sicher, dass die Verpackungen ▌, die nicht die in 

Anhang IV festgelegten Leistungskriterien ▌erfüllen, und Verpackungen mit 

Eigenschaften, die lediglich darauf abzielen, das wahrgenommene Volumen des Produkts 

zu vergrößern, beispielsweise durch Doppelwände, falsche Böden und unnötige Schichten, 

nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, die Gestaltung der Verpackungen ist durch 

ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des 

Rates62, in den Anwendungsbereich der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates63 fallende Rechte an Mustern, einschließlich internationaler 

Übereinkünfte mit Wirkung in einem Mitgliedstaat, geschützt, oder bei der Form der 

Verpackung handelt es sich um eine in den Anwendungsbereich der Verordnung 

(EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates64 oder der Richtlinie 

(EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates65 fallende Marke, 

einschließlich aufgrund internationaler Übereinkünfte mit Wirkung in einem 

Mitgliedstaat eingetragener Marken, oder das verpackte Erzeugnis oder Getränk gehört 

zu geografischen Ursprungsbezeichnungen, die nach den Rechtsvorschriften der Union, 

einschließlich der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 für Wein und der Verordnung 

(EU) 2019/787 für Spirituosen, geschützt sind oder unter Qualitätsregelungen gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 fallen. 

                                                
62 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. L 3 vom 5.1.2002, S. 1). 
63 Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 

über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. L 289 vom 28.10.1998, 
S. 28). 

64 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16.6.2017, S. 1). 

65 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Marken (ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1). 
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Die Ausnahme nach Unterabsatz 1 gilt lediglich für Musterrechte and Marken, die am 

… [Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] geschützt sind, und nur in dem 

Fall, dass die Anwendung der in diesem Artikel festgelegten Anforderungen i) sich in 

einer Weise auf die Gestaltung der Verpackung auswirkt, die die Neuheit oder die 

Eigenart der Verpackung verändert, oder ii) sich in einer Weise auf die Marke auswirkt, 

dass die Marke nicht mehr geeignet ist, einen Unterschied zwischen der Ware dieser 

Marke und der Ware anderer Unternehmen zu bewirken. 

(3) Bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] ersucht die Kommission 

gegebenenfalls die europäischen Normungsorganisationen, harmonisierte Normen 

auszuarbeiten bzw. zu aktualisieren, in denen die Methode für die Berechnung und 

Messung der Erfüllung der Anforderungen an die Minimierung von Verpackungen 

gemäß dieser Verordnung festgelegt wird. Für die am meisten verwendeten 

Verpackungsarten und -formate sollten in diesen Normen angemessene 

Höchstgrenzwerte für Gewicht und Volumen sowie die Wandstärke und der maximale 

Leerraum festgelegt werden. 

▌ 

(4) Die Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen ist in der gemäß 

Anhang VII erstellten technischen Dokumentation nachzuweisen, die Folgendes enthält: 

a) eine Erläuterung der technischen Spezifikationen, Normen und Bedingungen, die bei 

der Bewertung der Verpackung anhand der in Anhang IV festgelegten 

Leistungskriterien und Methoden verwendet wurden; 
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b) die Anforderungen an die Gestaltung, die eine weitere Verringerung des 

Verpackungsgewichts oder -volumens verhindern, für jedes dieser Leistungskriterien; 

c) Testergebnisse, Studien oder andere relevante Quellen – wie Modellierungen und 

Simulationen –, die zur Bewertung des erforderlichen Mindestvolumens oder 

Mindestgewichts der Verpackung herangezogen wurden. 

Bei wiederverwendbaren Verpackungen sind bei der Bewertung der Einhaltung der 

Anforderungen gemäß Absatz 1 die Funktion von wiederverwendbaren Verpackungen nach 

Artikel 11 und in erster Linie die im genannten Artikel festgelegten Anforderungen zu 

berücksichtigen. 

Artikel 11 

Wiederverwendbare Verpackungen 

(1) Verpackungen, die ab dem … [Inkrafttreten dieser Verordnung] in Verkehr gebracht 

werden, gelten als wiederverwendbar, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie wurden mit dem Ziel konzipiert, entwickelt und in Verkehr gebracht, mehrfach 

wiederverwendet oder wiederbefüllt werden zu können; 

b) sie wurden so konzipiert und gestaltet, dass sie unter normalerweise vorhersehbaren 

Nutzungsbedingungen so viele ▌Kreislaufdurchgänge wie möglich absolvieren 

können; 

c) sie erfüllen die Anforderungen in Bezug auf Verbrauchergesundheit, Sicherheit 

und Hygiene; 

d) sie können entleert oder entladen werden, ohne dass die Verpackung beschädigt und 

somit eine Weiter- und Wiederverwendung verhindert wird; 
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e) sie können unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften, 

einschließlich der Vorschriften über Lebensmittelsicherheit, entleert, entladen, 

wiederbefüllt oder wiederbeladen werden; 

f) sie können gemäß Anhang VI Teil B aufbereitet werden, wobei ihre Fähigkeit zur 

Erfüllung der vorgesehenen Funktion erhalten bleibt; 

g) sie können entleert, entladen, wiederbefüllt oder wiederbeladen werden, wobei die 

Qualität und Sicherheit des verpackten Produkts gewahrt und die Kennzeichnung 

sowie die Bereitstellung von Informationen über die Eigenschaften des Produkts und 

über die Verpackung selbst, einschließlich aller einschlägigen Hinweise und 

Informationen zur Gewährleistung der Sicherheit, zur angemessenen Verwendung, 

zur Rückverfolgbarkeit und zur Haltbarkeit des Produkts, möglich bleiben müssen; 

h) sie können entleert, entladen, wiederbefüllt oder wiederbeladen werden, ohne dass 

dies die Gesundheit und Sicherheit der dafür zuständigen Personen gefährdet; und 

i) wenn sie zu Abfall werden, erfüllen sie die spezifischen Anforderungen an 

recyclingfähige Verpackungen gemäß Artikel 6. 

(2) Bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] erlässt die Kommission 

einen delegierten Rechtsakt, in dem sie für die Verpackungsformate von 

wiederverwendbaren Verpackungen, die unter Berücksichtigung von Hygiene- und 

anderen Anforderungen am häufigstem wiederverwendet werden, eine Mindestzahl der 

in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kreislaufdurchgänge festlegt. 

(3) Die Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen ist in den in Anhang VII 

genannten technischen Verpackungsinformationen nachzuweisen. 
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Kapitel III 

Etikettierungs-, Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen 

Artikel 12 

Kennzeichnung von Verpackungen 

(1) Ab dem ... [42 Monate ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung] oder ab 24 Monaten ab 

dem Inkrafttreten des in den Absätzen 6 und 7 genannten Durchführungsrechtsakts, je 

nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, werden in Verkehr gebrachte Verpackungen 

mit einem Etikett versehen, das Angaben über die Materialzusammensetzung enthält, um 

den Verbrauchern das Sortieren zu erleichtern. Das Etikett beruht auf Piktogrammen 

und ist leicht verständlich, auch für Menschen mit Behinderungen. Bei den 

Verpackungen gemäß Artikel 9 Absatz 1 und gegebenenfalls Artikel 9 Absatz 2 muss auf 

dem Etikett angegeben werden, dass das Material kompostierbar, jedoch nicht für die 

Heimkompostierung geeignet ist, und die kompostierbaren Verpackungen nicht in die 

Natur entsorgt werden dürfen. Mit Ausnahme von Verpackungen für den elektronischen 

Handel gilt diese Verpflichtung nicht für Transportverpackungen oder Verpackungen, 

die Teil eines Pfand- und Rückgabesystems sind. 

Zusätzlich zu dem harmonisierten Etikett nach diesem Absatz können die 

Wirtschaftsakteure die Verpackung mit einem QR-Code oder einem anderen digitalen 

Datenträger versehen, der Informationen über den Bestimmungsort jedes einzelnen 

Bestandteils der Verpackung enthält, um den Verbrauchern das Sortieren zu erleichtern. 
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Verpackungen, die unter Pfand- und Rücknahmesysteme gemäß Artikel 50 Absatz 1 fallen, 

werden mit einem klaren und eindeutigen Etikett versehen. Zusätzlich zu dem 

nationalen Etikett können Verpackungen mit einem harmonisierten Farbetikett versehen 

werden, das durch den gemäß Absatz 6 erlassenen einschlägigen Durchführungsrechtsakt 

festgelegt wird. Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass Verpackungen, die 

Pfand- und Rücknahmesystemen unterliegen, mit diesem harmonisierten Farbetikett 

versehen werden, sofern dies weder zu Verzerrungen im Binnenmarkt noch zu 

Handelshemmnissen für Produkte aus anderen Mitgliedstaaten führt. 

(2) Wiederverwendbare Verpackungen, die ab dem ... [48 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] oder ab 30 Monaten ab dem Inkrafttreten des in Absatz 6 genannten 

Durchführungsrechtsakts, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, in Verkehr 

gebracht werden, müssen mit einem Etikett, das die Abnehmer über die 

Wiederverwendbarkeit der Verpackungen informiert, versehen werden. Weitere 

Informationen über die Wiederverwendbarkeit, unter anderem über die Verfügbarkeit 

eines lokalen, nationalen oder EU-weiten Wiederverwendungssystems und 

Informationen über Sammelstellen, werden mit einem QR-Code oder einem anderen 

standardisierten und offenen digitalen Datenträger zur Verfügung gestellt, der die 

Nachverfolgung der Verpackung sowie die Berechnung von Umläufen und 

Kreislaufdurchgängen oder, falls diese Berechnung nicht machbar ist, eine Schätzung 

des Durchschnitts erleichtert. Darüber hinaus müssen wiederverwendbare 

Verkaufsverpackungen in der Verkaufsstelle eindeutig als solche gekennzeichnet und von 

Einwegverpackungen unterschieden werden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 gilt die Verpflichtung, ein Etikett und einen QR-Code oder 

einen anderen standardisierten und offenen digitalen Datenträger anzubringen, nicht 

für Kreislaufsysteme, die nicht über einen Systembetreiber gemäß Anhang VI verfügen. 
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(4) Werden ▌Verpackungen gemäß Artikel 7 ab dem ... [42 Monate ab dem Inkrafttreten 

dieser Verordnung] oder ab 24 Monaten ab dem Inkrafttreten des in Absatz 6 genannten 

Durchführungsrechtsakts, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, in Verkehr 

gebracht und sind sie mit einem Etikett versehen, das Angaben über den Rezyklatanteil 

enthält, so muss dieses Etikett und gegebenenfalls der QR-Code oder ein anderer 

digitaler Datenträger den Spezifikationen entsprechen, die in dem gemäß Artikel 12 

Absatz 6 erlassenen einschlägigen Durchführungsrechtsakt festgelegt sind, und muss auf 

der in Artikel 7 Absatz 8 dargelegten Methode beruhen. Ist ▌eine Verpackung mit einem 

Etikett versehen, das Angaben über den Anteil biobasierten Kunststoffs enthält, so muss 

dieses Etikett den Spezifikationen entsprechen, die in dem gemäß Artikel 12 Absatz 6 

erlassenen einschlägigen Durchführungsrechtsakt festgelegt sind. 

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Etiketten und der QR-Code oder ein anderer 

standardisierter und offener digitaler Datenträger gemäß Absatz 2 werden gut sichtbar, 

deutlich lesbar und fest auf der Verpackung angebracht, aufgedruckt oder eingraviert, 

sodass sie nicht leicht entfernt werden können. Die Informationen müssen auch den 

Endabnehmern vor dem Kauf des Produkts im Online-Verkauf zur Verfügung stehen. Ist 

diese Anbringung wegen der Beschaffenheit und der Größe der Verpackung nicht möglich 

oder nicht sinnvoll, so werden die Etiketten auf der Umverpackung angebracht. Ist dies 

aufgrund der Beschaffenheit und der Größe der Verpackung nicht möglich oder nicht 

sinnvoll oder sollte ein diskriminierungsfreier Zugang schutzbedürftiger Gruppen, 

insbesondere von Menschen mit Sehbehinderung, zu Informationen vorgesehen werden, 

so werden die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Etiketten über einen einzigen 

elektronisch lesbaren Code oder einen anderen Datenträger bereitgestellt. 
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Die auf den in den Absätzen 1 bis 4 genannten Etiketten und im QR-Code oder in einem 

anderen digitalen Datenträger enthaltenen Informationen werden in einer oder 

mehreren Sprachen bereitgestellt, die von den Endabnehmern leicht verstanden werden 

können, so wie es von dem Mitgliedstaat festgelegt wurde, in dem die Verpackungen auf 

dem Markt bereitgestellt werden sollen. 

Werden die Informationen mit elektronischen Mitteln gemäß den Absätzen 2 bis 4 

bereitgestellt, so gelten die folgenden Anforderungen: 

a) unter Einhaltung von Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates66 dürfen angemessene und relevante 

personenbezogene Daten nur zu dem begrenzten Zweck erhoben werden, dem 

Nutzer Zugang zu den in den Absätzen 2 bis 4 genannten relevanten 

Konformitätsinformationen zu verschaffen; 

b) die Informationen dürfen nicht zusammen mit anderen Informationen zu 

Verkaufs- oder Vermarktungszwecken angezeigt werden. 

Ist nach einem Rechtsakt der Union vorgeschrieben, dass Informationen über das verpackte 

Produkt auf einem Datenträger bereitgestellt werden müssen, so wird für die Bereitstellung 

der für das verpackte Produkt und der für die Verpackung erforderlichen Informationen ein 

einziger gemeinsamer Datenträger verwendet, wobei die Informationen leicht 

voneinander unterscheidbar sein müssen. 

                                                
66 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(6) Bis zum  ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte, um eine harmonisierte Kennzeichnung und Spezifikationen für 

die Kennzeichnungsanforderungen und Formate, auch wenn die Kennzeichnung mit 

digitalen Mitteln erfolgt, für die Kennzeichnung von Verpackungen gemäß den Absätzen 1 

bis 4 festzulegen. Bei der Ausarbeitung des Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die 

Kommission die Besonderheiten von Verbundverpackungen. Bei der Entwicklung der 

harmonisierten Kennzeichnung von Verpackungen, die unter Pfand- und 

Rücknahmesysteme gemäß Artikel 50 Absatz 2 fallen, berücksichtigt die Kommission 

etwaige Unterschiede bei den von den Mitgliedstaaten erhobenen Pfandgebühren. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(7) Bis zum  ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Methode für die Angabe der 

Materialzusammensetzung von Verpackungen gemäß Absatz 1, einschließlich 

Verbundverpackungen und integrierter oder separater Bestandteile von Verpackungen, 

mittels standardisierter und offener digitaler Kennzeichnungstechnologien. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Bis zum 1. Januar 2030 wird die Identifizierung besorgniserregender Stoffe mittels 

standardisierter und offener digitaler Technologien ebenfalls einbezogen und umfasst 

mindestens den Namen und die Konzentration des besorgniserregenden Stoffes, der in 

jedem Material in einer Verpackungseinheit enthalten ist. Die in Verkehr gebrachten 

Verpackungen, in denen besorgniserregende Stoffe enthalten sind, werden mithilfe der 

in Unterabsatz 1 genannten Technologien gekennzeichnet. 
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(8) Unbeschadet der Anforderungen an andere harmonisierte EU-Kennzeichnungen dürfen die 

Wirtschaftsakteure keine Etiketten, Kennzeichen, Symbole oder Aufschriften bereitstellen 

oder anbringen, die die Verbraucher oder andere Endabnehmer hinsichtlich der 

Nachhaltigkeitsanforderungen für Verpackungen, anderer Verpackungsmerkmale oder der 

Abfallbewirtschaftungsoptionen für Verpackungen, für die in dieser Verordnung eine 

harmonisierte Kennzeichnung festgelegt wurde, irreführen oder verwirren könnten. Die 

Kommission erlässt gegebenenfalls Leitlinien, um Aspekte zu klären, die Verbraucher 

oder andere Endabnehmer irreführen oder verwirren können. 

(9) Bis zum  ... [2 nach Inkrafttreten dieser Verordnung] werden Verpackungen, die unter ein 

Regime der erweiterten Herstellerverantwortung fallen, im gesamten Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats, in dem dieses Regime oder System Anwendung findet, nur mit einem 

entsprechenden Symbol in einem QR-Code oder einer anderen standardisierten digitalen 

Kennzeichnungstechnologie gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass der Erzeuger seinen 

Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung nachkommt. 

Dieses Symbol muss klar und eindeutig sein und darf Verbraucher oder Abnehmer 

hinsichtlich der Recyclingfähigkeit oder Wiederverwendbarkeit der Verpackungen nicht 

irreführen. 

(10) Verpackungen, die unter ein anderes Pfand- und Rücknahmesystem als das in Artikel 50 

Absatz 1 genannte fallen, können nach nationalem Recht in dem gesamten Gebiet, in 

dem dieses Regime oder System Anwendung findet, mit einem entsprechenden Symbol 

gekennzeichnet werden. Dieses Symbol muss klar und eindeutig sein und darf 

Verbraucher oder Abnehmer hinsichtlich der Recyclingfähigkeit und 

Wiederverwendbarkeit der Verpackungen in den Mitgliedstaaten, in denen sie 

zurückgegeben werden, nicht irreführen. Die Mitgliedstaaten dürfen das Anbringen von 

Etiketten hinsichtlich eines Pfand- und Rücknahmesystems in einem anderen 

Mitgliedstaat nicht verbieten. 
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(11) Dieser Artikel gilt nicht für Primärverpackungen und die äußere Umhüllung im Sinne 

der Verordnungen (EU) 2017/745, (EU) 2017/746 und (EU) 2019/6 und der 

Richtlinie 2001/83/EG, wenn auf der Verpackung aufgrund anderer 

Kennzeichnungsvorschriften gemäß den oben genannten Rechtsakten kein Platz 

vorhanden ist oder wenn die Kennzeichnung der Verpackung die sichere Verwendung 

von Human- oder Tierarzneimitteln gefährden könnte. 

(12) Verpackungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4, die vor Ablauf der in diesen Absätzen 

genannten Fristen hergestellt oder eingeführt werden, dürfen bis zu 36 Monate nach 

Inkrafttreten der Kennzeichnungsanforderungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 

vermarktet werden. 

Artikel 13 

Kennzeichnung von Abfallbehältern für die Sammlung von Verpackungsabfällen 

(1) Bis zum  .... [42 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] oder 30 Monate 

nach dem Erlass der in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakte, je nachdem, 

welcher Zeitpunkt der spätere ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

harmonisierten Etiketten, die die getrennte Sammlung aller materialspezifischen 

Fraktionen von Verpackungsabfällen ermöglichen, die in getrennten Behältern entsorgt 

werden sollen, gut sichtbar, lesbar und dauerhaft auf allen Abfallbehältern für die 

Sammlung von Verpackungsabfällen angebracht, aufgedruckt oder eingraviert werden. Ein 

Behälter für Verpackungsabfälle kann mehr als ein Etikett tragen. Diese Verpflichtung 

gilt nicht für Behälter, die unter ein Pfand- und Rücknahmesystem fallen. 
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(2) Bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte, um eine harmonisierte Kennzeichnung und Spezifikationen 

für die Kennzeichnungsanforderungen und Formate für die Kennzeichnung von 

Behältern gemäß Absatz 1 festzulegen. Bei der Ausarbeitung des 

Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die Besonderheiten der in den 

Mitgliedstaaten eingerichteten Sammelsysteme und die Besonderheiten von 

Verbundverpackungen. Die Kennzeichnung von Behältern muss der Kennzeichnung für 

Verpackungen gemäß Artikel 12 Absatz 6 entsprechen, mit Ausnahme der 

Kennzeichnung von Verpackungen, die unter Pfand- und Rücknahmesysteme fallen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 14  

Aussagen 

Umweltaussagen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe o der Richtlinie 2005/29/EG hinsichtlich 

Verpackungseigenschaften, für die in dieser Verordnung rechtliche Anforderungen festgelegt 

sind, können in Bezug auf in Verkehr gebrachte Verpackungen gemacht werden, wenn sie die 

folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) die Aussagen werden nur in Bezug auf Verpackungseigenschaften gemacht, die über die 

in dieser Verordnung festgelegten geltenden Mindestanforderungen hinausgehen, und 

zwar im Einklang mit den darin festgelegten Kriterien, Methoden und 

Berechnungsregeln; und 

b) in den Aussagen wird angegeben, ob sie sich auf die Verpackungseinheit, einen Teil der 

Verpackungseinheit oder auf alle vom Hersteller in Verkehr gebrachten Verpackungen 

beziehen. 

Die Einhaltung der in diesem Absatz genannten Anforderungen ist in der gemäß Anhang VII 

erstellten technischen Dokumentation zu der Verpackung nachzuweisen. 
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Kapitel VI  

Andere Pflichten der Wirtschaftsakteure als die in den Kapiteln VI 

und VIII genannten Pflichten 

Artikel 15 

Pflichten der Erzeuger 

(1) Erzeuger dürfen nur Verpackungen in Verkehr bringen, die den Anforderungen der 

Artikel 5 bis 12 entsprechen. 

▌ 

(2) Bevor die Erzeuger Verpackungen in Verkehr bringen, führen sie das einschlägige 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 38 durch oder lassen es durchführen und 

erstellen die in Anhang VII genannte technische Dokumentation. 

Wurde durch das in Artikel 38 genannte einschlägige Konformitätsbewertungsverfahren 

nachgewiesen, dass eine Verpackung den geltenden Anforderungen genügt, so stellen die 

Erzeuger eine EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 39 aus. 

(3) Die Erzeuger bewahren die in Anhang VII genannte technische Dokumentation und die 

EU-Konformitätserklärung fünf Jahre ab dem Inverkehrbringen der Einwegverpackung 

und zehn Jahre ab dem Inverkehrbingen der wiederverwendbaren Verpackung auf. 
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(4) Die Erzeuger gewährleisten durch geeignete Verfahren, dass bei Serienfertigung von 

Verpackungen stets Konformität mit dieser Verordnung sichergestellt ist. Die Erzeuger 

berücksichtigen angemessen Änderungen der Gestaltung oder der Merkmale von 

Verpackungen sowie Änderungen der harmonisierten Normen, gemeinsamen technischen 

Spezifikationen oder anderen technischen Spezifikationen, auf die bei Erklärung der 

Konformität verwiesen wird oder die bei der Überprüfung der Konformität herangezogen 

werden ▌. Stellen die Erzeuger fest, dass die Konformität von Verpackungen beeinträchtigt 

sein könnte, so führen sie eine erneute Bewertung entsprechend dem 

Konformitätsbewertungsverfahren durch, das in Artikel 38 und Anhang VII vorgesehen ist, 

oder lassen eine solche Bewertung erneut durchführen. 

(5) Die Erzeuger gewährleisten, dass ihre Verpackungen eine Typen-, Chargen- oder 

Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu ihrer Identifikation tragen oder, falls dies 

aufgrund der Größe oder Art der Verpackungen nicht möglich ist, dass die erforderlichen 

Informationen in den dem verpackten Produkt beigefügten Unterlagen angegeben werden. 

(6) Die Erzeuger geben auf der Verpackung oder auf einem QR-Code oder einem anderen 

Datenträger ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre eingetragene 

Handelsmarke sowie ihre Postanschrift und gegebenenfalls elektronische 

Kommunikationsmittel an, über die sie erreicht werden können. Ist dies nicht möglich, so 

werden die erforderlichen Angaben zusammen mit den Informationen, die über den 

QR-Code oder andere digitale Datenträger gemäß Artikel 12 Absatz 2 oder den 

Datenträger gemäß Artikel 12 Absatz 5 zur Verfügung gestellt werden, oder in 

Begleitunterlagen zu dem verpackten Produkt bereitgestellt. In der Postanschrift wird eine 

zentrale Stelle angegeben, über die der Erzeuger kontaktiert werden kann. Diese Angaben 

müssen klar, verständlich und lesbar sein. 
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(7) Die Erzeuger stellen sicher, dass die gemäß den Absätzen 5 und 6 bereitgestellten 

Informationen klar, verständlich und lesbar sind und dass sie Informationen, die gemäß 

anderen Rechtsvorschriften der Union für die Kennzeichnung des verpackten Produkts 

vorgeschrieben sind, nicht ersetzen, verdecken oder mit ihnen verwechselt werden können. 

(8) Erzeuger, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass von ihnen nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebrachte Verpackungen einer oder mehreren 

der geltenden Anforderungen der Artikel 5 bis 12 nicht entsprechen, ergreifen unverzüglich 

die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität dieser Verpackungen 

herzustellen, sie gegebenenfalls vom Markt zu nehmen oder zurückzurufen. Die Erzeuger 

unterrichten unverzüglich die Marktüberwachungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem sie 

die Verpackungen auf dem Markt bereitgestellt haben, über die mutmaßliche 

Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

(9) Abweichend von Absatz 8 gilt die Verpflichtung zur Herstellung der Konformität, zur 

Rücknahme vom Markt oder zum Rückruf von Verpackungen, bei denen davon 

ausgegangen wird, dass sie nicht den geltenden Anforderungen der Artikel 5 bis 12 

entsprechen, nicht für wiederverwendbare Verpackungen, die vor dem Inkrafttreten 

dieser Verordnung in Verkehr gebracht wurden. 

(10) Die Erzeuger händigen der nationalen Behörde auf deren begründetes Verlangen alle 

erforderlichen Informationen und Unterlagen für den Nachweis der Konformität der 

Verpackungen, einschließlich der technischen Dokumentation, in einer oder mehreren 

Sprachen aus, die von dieser Behörde leicht verstanden werden können. Diese 

Informationen und Unterlagen werden in elektronischer Form und auf Verlangen auf 

Papier übermittelt. Die einschlägigen Unterlagen sind innerhalb von zehn Tagen nach 

Eingang der Anforderung durch die nationale Behörde vorzulegen. Die Erzeuger 

kooperieren mit der nationalen Behörde bei allen Korrekturmaßnahmen im 

Zusammenhang mit der Nichtkonformität mit den in den Artikeln 5 bis 11 vorgesehenen 

Anforderungen. 
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(11) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für maßgefertigte Transportverpackungen für 

konfigurierbare Medizinprodukte und -systeme, die für den Einsatz in der Industrie und 

im Gesundheitswesen bestimmt sind. 

(12) Wenn im Falle von Transportverpackungen, wiederverwendbaren Verpackungen, 

Primärproduktionsverpackungen, Umverpackungen, Verkaufsverpackungen oder 

Serviceverpackungen die natürliche oder juristische Person, die die Verpackungen unter 

ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke entwickeln oder herstellen lässt, unter 

die am  ... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] öffentlich verfügbare 

Begriffsbestimmung für Kleinstunternehmen gemäß der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission fällt und der Anbieter der Verpackung in der Europäischen Union ansässig 

ist, dann gilt der Anbieter der Verpackung für die Zwecke dieses Artikels als Erzeuger. 

Artikel 16 

Informationspflichten der Lieferanten von Verpackungen oder Verpackungsmaterialien 

(1) Jeder Lieferant von Verpackungen oder Verpackungsmaterialien händigt dem Erzeuger alle 

Informationen und Unterlagen aus, die der Erzeuger benötigt, um die Konformität der 

Verpackung und des Verpackungsmaterials mit dieser Verordnung nachzuweisen, 

einschließlich der in Anhang VII genannten und nach den Artikeln 5 bis 11 

vorgeschriebenen technischen Dokumentation, in einer oder mehreren Sprachen, die vom 

Erzeuger leicht verstanden werden können. Diese Informationen und Unterlagen werden 

entweder auf Papier oder in elektronischer Form übermittelt. 

(2) Gegebenenfalls sind die Informationen und Unterlagen, die in den für kontaktempfindliche 

Verpackungen geltenden Rechtsakten der Union vorgesehen sind, Teil der Informationen 

und Unterlagen, die dem Erzeuger gemäß Absatz 1 auszuhändigen sind. 
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Artikel 17 

Pflichten der Bevollmächtigten 

(1) Ein Erzeuger kann schriftlich einen Bevollmächtigten benennen. 

Die Pflichten gemäß Artikel 15 Absatz 1 und die Pflicht zur Erstellung der in Anhang VII 

genannten technischen Dokumentation gemäß den Artikeln 5 bis 11 sind nicht Teil des 

Auftrags eines Bevollmächtigten. 

(2) Ein Bevollmächtigter nimmt die Aufgaben wahr, die in dem vom Erzeuger erteilten 

Auftrag festgelegt sind. Der Auftrag muss es dem Bevollmächtigten ermöglichen, 

mindestens folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

a) Bereithaltung der EU-Konformitätserklärung und der technischen Unterlagen für die 

nationalen Marktüberwachungsbehörden fünf Jahre lang ab dem Inverkehrbringen 

der Einwegverpackungen und zehn Jahre lang ab dem Inverkehrbringen der 

wiederverwendbaren Verpackungen; 

b) auf Verlangen der nationalen Behörden Kooperation bei allen Korrekturmaßnahmen 

im Zusammenhang mit der Nichtkonformität der Verpackungen, die zum Auftrag des 

Bevollmächtigten gehören; 

c) auf begründetes Verlangen einer nationalen Behörde Übermittlung aller zum 

Nachweis der Konformität der Verpackungen erforderlichen Informationen und 

Unterlagen an diese Behörde in einer oder mehreren Sprachen, die für diese Behörde 

leicht verständlich sind; 
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d) auf Verlangen einer zuständigen nationalen Behörde Bereitstellung der einschlägigen 

Dokumente innerhalb von zehn Tagen nach Eingang eines solchen Verlangens; 

e) Beendigung des Mandats, falls der Erzeuger seine Verpflichtungen aus dieser 

Verordnung verletzt. 

Artikel 18 

Pflichten der Importeure 

(1) Die Importeure bringen nur Verpackungen in Verkehr, die den Anforderungen der Artikel 5 

bis 12 entsprechen. 

(2) Bevor Importeure Verpackungen in Verkehr bringen, stellen sie sicher, dass 

a) das geeignete Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 38 durchgeführt wurde 

und der Erzeuger die in Anhang VII genannte und nach den Artikeln 5 bis 11 

erforderliche technische Dokumentation erstellt hat; 

b) die Verpackungen gemäß Artikel 12 gekennzeichnet sind; 

c) den Verpackungen die erforderlichen Unterlagen beigefügt sind; 

d) der Erzeuger die in Artikel 15 Absätze 5 und 6 genannten Anforderungen erfüllt. 

Ist ein Importeur der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass eine Verpackung 

nicht den gemäß den Artikeln 5 bis 12 geltenden Anforderungen genügt, darf er diese 

Verpackung nicht in Verkehr bringen, bevor die Konformität der Verpackung hergestellt ist. 
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(3) Die Importeure geben auf der Verpackung ihren Namen und ihren eingetragenen 

Handelsnamen oder ihre eingetragene Handelsmarke sowie ihre Postanschrift und 

gegebenenfalls elektronische Kommunikationsmittel an, über die sie erreicht werden 

können. Ist dies nicht möglich, so werden die erforderlichen Informationen auf dem 

Datenträger oder in Begleitunterlagen zu dem verpackten Produkt bereitgestellt. Die 

Kontaktdaten müssen klar, verständlich und lesbar sein. 

(4) Die Importeure stellen sicher, dass die gemäß Absatz 3 bereitgestellten Informationen klar, 

verständlich und lesbar sind und Informationen, die gemäß anderen Rechtsakten der Union 

für die Kennzeichnung des verpackten Produkts vorgeschrieben sind, nicht ersetzen, 

verdecken oder mit ihnen verwechselt werden können. 

(5) Die Importeure gewährleisten, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen der 

Verpackungen, solange diese sich in ihrer Verantwortung befinden, ihre Konformität mit 

den in den Artikeln 5 bis 12 festgelegten Anforderungen nicht beeinträchtigen. 

(6) Importeure, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass von ihnen in 

Verkehr gebrachte Verpackungen den geltenden Anforderungen der Artikel 5 bis 12 nicht 

entsprechen, ergreifen unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die 

Konformität dieser Verpackungen herzustellen, sie gegebenenfalls vom Markt zu nehmen 

oder zurückzurufen. 

(7) Die Importeure unterrichten unverzüglich die Marktüberwachungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie die Verpackungen auf dem Markt bereitgestellt haben, über 

die mutmaßliche Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 
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(8) Die Importeure halten fünf Jahre lang ab dem Inverkehrbringen der 

Einwegverpackungen und zehn Jahre lang ab dem Inverkehrbringen der 

wiederverwendbaren Verpackungen eine Kopie der EU-Konformitätserklärung für die 

Marktüberwachungsbehörden bereit und sorgen dafür, dass sie diesen die in Anhang VII 

genannte und nach den Artikeln 5 bis 11 erforderliche technische Dokumentation auf 

Verlangen vorlegen können. 

(9) Die Importeure händigen einer nationalen Behörde auf deren begründetes Verlangen alle 

zum Nachweis der Konformität der Verpackungen erforderlichen Informationen und 

Unterlagen aus, einschließlich der technischen Dokumentation mit den geltenden 

Anforderungen gemäß den Artikeln 5 bis 12, in einer oder mehreren Sprachen, die von 

dieser Behörde leicht verstanden werden können. Diese Informationen und Unterlagen 

werden in elektronischer Form und auf Verlangen auf Papier übermittelt. Die 

einschlägigen Unterlagen sind innerhalb von zehn Tagen nach Eingang der Anforderung 

durch die nationale Behörde vorzulegen. 

(10) Die Importeure kooperieren mit der zuständigen nationalen Behörde bei allen 

Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit der Nichtkonformität mit den in den 

Artikeln 5 bis 12 vorgesehenen Anforderungen. 

Artikel 19 

Pflichten der Vertreiber 

(1) Die Vertreiber berücksichtigen die Anforderungen dieser Verordnung mit der gebührenden 

Sorgfalt, wenn sie Verpackungen auf dem Markt bereitstellen. 

(2) Bevor Vertreiber Verpackungen auf dem Markt bereitstellen, vergewissern sie sich, dass 

a) der Hersteller, der den Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung für die Verpackungen unterliegt, in das Herstellerregister 

gemäß Artikel 44 eingetragen ist; 
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b) die Verpackungen gemäß Artikel 12 gekennzeichnet sind; 

c) der Erzeuger und der Importeur die Anforderungen nach Artikel 15 Absätze 5 und 6 

beziehungsweise Artikel 18 Absatz 3 erfüllt haben. 

(3) Ist ein Vertreiber vor der Bereitstellung von Verpackungen auf dem Markt der Auffassung 

oder hat er Grund zu der Annahme, dass die Verpackungen oder der Erzeuger oder der 

Importeur die Anforderungen der Artikel 5 bis 12 nicht erfüllen, so stellt er diese 

Verpackungen nicht auf dem Markt bereit, bevor die Konformität der Verpackungen 

hergestellt ist oder der Erzeuger die Anforderungen erfüllt. 

Die Vertreiber gewährleisten, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen der 

Verpackungen, solange diese sich in ihrer Verantwortung befinden, ihre Konformität mit 

den in den Artikeln 5 bis 12 festgelegten Anforderungen nicht beeinträchtigen. 

(4) Vertreiber dürfen die vom Hersteller offengelegten Informationen nicht für andere 

Zwecke als zur Überprüfung der Einhaltung der geltenden Anforderungen verwenden. 

Der Missbrauch solcher Informationen durch Vertreiber zu gewerblichen Zwecken ist 

untersagt. 

(5) Vertreiber, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass von ihnen mit 

verpackten Produkten auf dem Markt bereitgestellte Verpackungen den geltenden 

Anforderungen der Artikel 5 bis 12 nicht entsprechen, sorgen dafür, dass die erforderlichen 

Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um die Konformität dieser Verpackungen 

herzustellen, sie gegebenenfalls vom Markt zu nehmen oder zurückzurufen. 
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Die Vertreiber unterrichten unverzüglich die Marktüberwachungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie die Verpackungen auf dem Markt bereitgestellt haben, über 

die mutmaßliche Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

(6) Die Vertreiber händigen einer nationalen Behörde auf deren begründetes Verlangen alle 

Informationen und Unterlagen aus, zu denen sie Zugang haben und die zum Nachweis der 

Konformität der Verpackungen mit den Anforderungen der Artikel 5 bis 12 erforderlich 

sind, in einer oder mehreren Sprachen, die von dieser Behörde leicht verstanden werden 

können. Diese Informationen und Unterlagen werden in elektronischer Form und auf 

Verlangen auf Papier übermittelt. 

Die Vertreiber kooperieren mit der nationalen Behörde bei allen Korrekturmaßnahmen im 

Zusammenhang mit der Nichtkonformität mit den in den Artikeln 5 bis 12 vorgesehenen 

Anforderungen. 

Artikel 20 

Pflichten der Fulfilment-Dienstleister 

(1) Erzeuger, die Verbrauchern in der Union Verpackungen anbieten, stellen Fulfilment-

Dienstleistern zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags zwischen dem Dienstleister 

und dem Erzeuger über die in Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2019/1020 

genannten Dienstleistungen die in Artikel 45 Absatz 5 Buchstaben a und b genannten 

Informationen zur Verfügung. 
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(2) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Informationen und zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des Vertrags zwischen dem Dienstleister und dem Erzeuger über die in 

Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2019/1020 genannten Dienstleistungen 

bemüht sich der Fulfilment-Dienstleister nach besten Kräften darum, zu prüfen, ob die 

in Absatz 1 genannten Informationen zuverlässig und vollständig sind, indem er frei 

zugängliche amtliche Online-Datenbanken abfragt oder Online-Schnittstellen, die von 

einem Mitgliedstaat oder der Union zur Verfügung gestellt werden, oder die öffentlich 

zugängliche Registrierungsliste gemäß Artikel 44 Absatz 13 nutzt oder indem er vom 

Erzeuger Nachweise aus verlässlichen Quellen verlangt. Für die Zwecke dieser 

Verordnung haften die Erzeuger für die Richtigkeit der übermittelten Informationen. 

Erhält der Fulfilment-Dienstleister ausreichend Hinweise darauf oder hat er 

hinreichenden Grund zu der Annahme, dass eine in Absatz 1 genannte 

Einzelinformation, die er vom betreffenden Erzeuger erhalten hat, unrichtig, 

unvollständig oder nicht auf dem aktuellen Stand ist, fordert der Dienstleister den 

Erzeuger auf, unverzüglich oder innerhalb der im Unionsrecht und im nationalen Recht 

festgelegten Frist Abhilfe zu schaffen. 

Versäumt es der Erzeuger, diese Informationen zu berichtigen oder zu vervollständigen, 

so setzt der Fulfilment-Dienstleister seine Dienstleistungen in Bezug auf das Angebot 

von Verpackungen oder verpackten Produkten für Verbraucher in der Union für diesen 

Erzeuger zügig aus, bis dieser der Aufforderung vollständig nachgekommen ist. Der 

Fulfilment-Dienstleister teilt dem Erzeuger die Gründe für die Aussetzung mit. 
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(3) Unbeschadet des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen 

Parlaments und des Rates67 hat ein betroffener Erzeuger, wenn ein Fulfilment-

Dienstleister die Erbringung seiner Dienstleistungen gemäß Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels aussetzt, das Recht, die Entscheidung des Fulfilment-Dienstleisters vor einem 

Gericht des Mitgliedstaats, in dem der Fulfilment-Dienstleister ansässig ist, anzufechten. 

(4) Die Fulfilment-Dienstleister gewährleisten für die Verpackungen, die sie handhaben, dass 

die Bedingungen während der Lagerhaltung, der Handhabung und des Verpackens, der 

Adressierung oder des Versands die Konformität der Verpackungen mit den in den 

Artikeln 5 bis 12 festgelegten Anforderungen nicht beeinträchtigen. 

Artikel 21 

Fälle, in denen die Pflichten der Erzeuger auch für Importeure und Vertreiber gelten 

Ein Importeur oder Vertreiber gilt als Erzeuger für die Zwecke dieser Verordnung und unterliegt den 

Verpflichtungen der Erzeuger nach Artikel 15, wenn er Verpackungen unter seinem eigenen Namen 

oder seiner eigenen Marke in Verkehr bringt oder bereits auf dem Markt befindliche Verpackungen 

so verändert, dass die Konformität mit den einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung 

beeinträchtigt werden kann. Wenn im Falle von Transportverpackungen, wiederverwendbaren 

Verpackungen, Primärproduktionsverpackungen, Umverpackungen, Verkaufsverpackungen oder 

Serviceverpackungen die natürliche oder juristische Person, die die Verpackungen unter ihrem 

eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke entwickeln oder herstellen lässt, unter die am  ... 

[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] öffentlich verfügbare Begriffsbestimmung für 

Kleinstunternehmen gemäß der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission fällt und der Anbieter 

der Verpackung in der Europäischen Union ansässig ist, dann gilt der Anbieter der Verpackung 

für die Zwecke dieses Artikels als Erzeuger. 

                                                
67 Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer 
von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57). 
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Artikel 22 

Identifizierung der Wirtschaftsakteure 

(1) Auf Verlangen stellen die Wirtschaftsakteure den Marktüberwachungsbehörden folgende 

Informationen zur Verfügung: 

a) die Identität der Wirtschaftsakteure, von denen sie Verpackungen bezogen haben; 

b) die Identität der Wirtschaftsakteure, an die sie Verpackungen geliefert haben. 

(2) Die Wirtschaftsakteure müssen diese in Absatz 1 Buchstabe a genannten Informationen 

fünf Jahre nach dem Bezug der Einwegverpackungen sowie zehn Jahre nach dem Bezug 

der wiederverwendbaren Verpackungen vorlegen können. 

Die Wirtschaftsakteure müssen diese in Absatz 1 Buchstabe b genannten Informationen 

fünf Jahre nach der Lieferung der Einwegverpackungen sowie zehn Jahre nach der 

Lieferung der wiederverwendbaren Verpackungen vorlegen können. 

Artikel 23 

Informationspflichten der Verpackungsabfallbewirtschafter 

Die Verpackungsabfallbewirtschafter übermitteln den zuständigen Behörden jährlich die 

Informationen über die in Anhang XII Tabelle 3 aufgeführten Verpackungsabfälle über das 

elektronische Register oder die elektronischen Register gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Richtlinie 

(EU) 2008/98. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202008/98;Year2:2008;Nr2:98&comp=


 

 173 

 

Die Verpackungsabfallbewirtschafter stellen im Falle der individuellen Erfüllung der 

Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung den Herstellern und im 

Falle der kollektiven Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung der betrauten Organisation für Herstellerverantwortung jährlich alle 

Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um den Informationspflichten gemäß 

Artikel 44 Absatz 10 nachzukommen. 

Die Mitgliedstaaten können nach nationalem Recht vorsehen, dass in Fällen, in denen Behörden 

für die Organisation der Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen zuständig sind, die 

Verpackungsabfallbewirtschafter diesen Behörden jährlich alle Informationen zur Verfügung 

stellen, die erforderlich sind, um den Informationspflichten gemäß Artikel 44 Absatz 10 

nachzukommen, oder durch andere Mittel zur Ergänzung des elektronischen Registers oder der 

elektronischen Register gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG  

 

Kapitel V 

Andere Pflichten der Wirtschaftsakteure als die in Kapitel VIII 

genannten Pflichten 

Artikel 24 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit übermäßigen Verpackungen 

(1) Bis zum 1. Januar 2030 oder zum Zeitpunkt 36 Monate nach Inkrafttreten der in 

Unterabsatz 2 genannten delegierten Rechtsakte, je nachdem, welcher Zeitpunkt der 

spätere ist, müssen die Wirtschaftsakteure, die Umverpackungen, Transportverpackungen 

oder Verpackungen für den elektronischen Handel mit Verpackungen befüllen, 

sicherstellen, dass das Leerraumverhältnis höchstens 50 % beträgt. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, bis drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um die Methode für die Berechnung 

des Leerraumverhältnisses gemäß Absatz 1 festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. Bei dieser 

Methode sind die besonderen Merkmale von Verpackungen zu berücksichtigen, die in 

einem Leerraum gestellt werden müssen, der groß genug ist, um den geltenden 

gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen oder das Produkt zu schützen, dies betrifft 

insbesondere verpackte Erzeugnisse mit unregelmäßigen Formen, Verpackungen, die 

mehr als eine Verkaufsverpackung oder ein Produkt enthalten, Verpackungen, die 

flüssige Erzeugnisse enthalten, verpackte Produkte, deren Inhalt leicht beschädigt 

werden kann, verpackte Produkte, die aufgrund ihrer geringen Abmessungen durch 

größere Produkte beschädigt werden können, und die Mindestfläche auf der 

Transportverpackung, um das Anbringen der Versandetiketten zu ermöglichen. 

(2) Für die Zwecke dieser Berechnung bezeichnet der Begriff 

a) „Leerraum“ die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen von Umverpackungen, 

Transportverpackungen oder Verpackungen für den elektronischen Handel und dem 

Volumen der darin enthaltenen Verkaufsverpackungen; 

b) „Leerraumverhältnis“ das Verhältnis des Leerraums im Sinne von Buchstabe a dieses 

Absatzes zum Gesamtvolumen der Umverpackungen, Transportverpackungen oder 

Verpackungen für den elektronischen Handel. 

Raum, der mit Füllmaterial wie Papier, Luftpolstern, Luftpolsterfolie, Schwamm- oder 

Schaumstoff-Füllmaterial, Holzwolle, Polystyrol oder Styropor-Chips befüllt ist, gilt als 

Leerraum. 
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(3) Bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] stellt der 

Wirtschaftsakteur, der die Verkaufsverpackungen befüllt, sicher, dass der Leerraum auf 

das für die Gewährleistung der Verpackungsfunktionen, einschließlich des 

Produktschutzes, erforderliche Mindestmaß beschränkt ist. Unter dem 

Leerraumverhältnis für Verkaufsverpackungen ist die Differenz zwischen dem inneren 

Gesamtvolumen der Verpackung und dem Volumen des verpackten Produkts zu 

verstehen. 

Für die Zwecke der Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Absatzes gilt 

Raum, der mit Füllmaterial aus Papier, Luftpolstern, Luftpolsterfolie, Schwamm- oder 

Schaumstoff-Füllmaterial, Holzwolle, Polystyrol, Styropor-Chips oder anderen 

Füllmaterialien befüllt ist, als leerer Raum. 

Bei Verkaufsverpackungen für Produkte, die sich während des Transports setzen oder 

bei denen zum Schutz des Lebensmittels Kopfraum erforderlich ist, oder bei anderen, die 

diese Merkmale aufweisen, wird die Einhaltung dieses Absatzes anhand der Füllhöhe 

der Verpackung an der Auffüllstelle beurteilt. Luft zwischen oder in verpackten 

Lebensmitteln oder Schutzgase gelten nicht als Leerraum. 

(4) Wirtschaftsakteure, die Verkaufsverpackungen als Verpackungen für den elektronischen 

Handel oder wiederverwendbare Verpackungen innerhalb eines 

Wiederverwendungssystems verwenden, sind von der Verpflichtung nach Absatz 1 

ausgenommen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass diese Verkaufsverpackungen den in 

Artikel 10 festgelegten Anforderungen entsprechen. 

(5) Bis zum  ... [sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] überprüft die 

Kommission das Leerraumverhältnis gemäß Absatz 1 sowie die Ausnahmen gemäß 

Absatz 4 und prüft die Möglichkeit, Leerraumverhältnisse für Verkaufsverpackungen für 

insbesondere Spielzeug, Kosmetika, Do-It-Yourself-Kits und elektronische Produkte 

festzulegen. 
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Artikel 25 

Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung bestimmter Verpackungsformate 

(1) Ab 1. Januar 2030 dürfen Wirtschaftsakteure ▌Verpackungen nicht in den Formaten und 

zu den Zwecken, die in Anhang V aufgeführt sind, in Verkehr bringen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vor dem 1. Januar 2025 erlassene Beschränkungen für das 

Inverkehrbringen von Verpackungen in den Formaten und für die Zwecke gemäß 

Anhang V, die jedoch aus nicht in Anhang V aufgeführten Materialien hergestellt 

wurden, aufrechterhalten. 

(3) Die Bestimmung nach Absatz 1 gilt unbeschadet des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe b. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten können Kleinstunternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG 

der Kommission von den Bestimmungen in Anhang V Nummer 3 in der am … [Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] öffentlich verfügbaren Fassung ausnehmen, wenn 

nachgewiesen wurde, dass es technisch nicht möglich ist, keine Verpackungen zu 

verwenden oder Zugang zu Infrastrukturen zu erhalten, die für ein funktionierendes 

Wiederverwendungssystems erforderlich sind. 
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(5) Bis zum … [sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] bewertet die 

Kommission die positiven Umweltauswirkungen der Beschränkungen und ihrer 

Ausnahmen und berücksichtigt die Verfügbarkeit von alternativen 

Verpackungslösungen, die die Sicherheits- und Hygieneanforderungen für 

kontaktempfindliche Verpackungen erfüllen. Auf der Grundlage dieser Bewertung 

überprüft die Kommission diese Bestimmung und Anhang V, um sie an den technischen 

und wissenschaftlichen Fortschritt mit dem Ziel der Verringerung der 

Verpackungsabfälle anzupassen, und prüft auf dieser Grundlage, ob die Festlegung 

neuer Beschränkungen für die Verwendung bestimmter Verpackungsformate 

angemessen ist sowie ob die Aufrechterhaltung der in diesem Artikel festgelegten 

Ausnahmen und Abweichungen relevant ist, und legt erforderlichenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor. 

(6) Bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] veröffentlicht die 

Kommission in Absprache mit den Mitgliedstaaten und der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit Leitlinien, in denen Anhang V ausführlicher erläutert wird, wozu 

auch Beispiele für Verpackungsformate, die in den Anwendungsbereich fallen, etwaige 

Ausnahmen von den Beschränkungen und eine Liste mit Beispielen von Obst und 

Gemüse, die von Anhang V Nummer 2 ausgenommen sind, gehören. 
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Artikel 26 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit wiederverwendbaren Verpackungen 

(1) Die Wirtschaftsakteure, die wiederverwendbare Verpackungen erstmals im Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaats bereitstellen, stellen sicher, dass in diesem Mitgliedstaat ein 

Wiederverwendungssystem für diese Verpackungen, einschließlich eines Anreizes zur 

Sicherstellung der Sammlung, vorhanden ist, das den Anforderungen nach Artikel 27 und 

Anhang VI entspricht. Dieser Absatz wird als erfüllt angesehen, wenn in den 

Mitgliedstaaten bereits Wiederverwendungssysteme bestehen. 

(2) Die Konformität des Systems mit diesen Anforderungen wird im Rahmen der technischen 

Dokumentation über wiederverwendbare Verpackungen beschrieben, die gemäß Artikel 11 

Absatz 3 vorzulegen ist. Zu diesem Zweck fordert der Erzeuger die einschlägigen 

schriftlichen Bestätigungen der Systemteilnehmer gemäß Anhang VI an. 

Artikel 27 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit Wiederverwendungssystemen 

(1) Wirtschaftsakteure, die wiederverwendbare Verpackungen benutzen, beteiligen sich an 

einem oder mehreren Wiederverwendungssystemen und stellen sicher, dass die 

entsprechenden Systeme für die jeweiligen wiederverwendbaren Verpackungen die in 

Anhang VI Teil A festgelegten Anforderungen erfüllen. 

(2) Wirtschaftsakteure, die wiederverwendbare Verpackungen benutzen, stellen sicher, dass 

diese Verpackungen im Einklang mit Anhang VI Teil B, bevor sie sie erneut zur 

Verwendung durch Endabnehmer anbieten, aufbereitet werden. 
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(3) Wirtschaftsakteure, die wiederverwendbare Verpackungen verwenden, können Dritte 

benennen, die für ein oder mehrere auf Gegenseitigkeit beruhende 

Wiederverwendungssysteme verantwortlich sind. Die benannten Dritten stellen sicher, 

dass die Wiederverwendungssysteme, zu denen die wiederverwendbaren Verpackungen 

gehören, die Anforderungen von Anhang VI Teil A erfüllen. 

Haben die Wirtschaftsakteure Dritte gemäß Unterabsatz 1 benannt, so werden die in 

diesem Artikel festgelegten Verpflichtungen von den Dritten in ihrem Namen erfüllt. 

(4) Wirtschaftsakteure, die wiederverwendbare Verpackungen in geschlossene 

Kreislaufsystemen gemäß Anhang VI benutzen, müssen die Verpackungen an die 

Sammelstelle(n) zurückgeben, die von den Systemteilnehmern benannt und vom 

Systembetreiber genehmigt wurden. 

Artikel 28 

Pflichten im Zusammenhang mit der Wiederbefüllung 

(1) Bieten Wirtschaftsakteure den Kauf von Produkten durch Wiederbefüllung an, so 

informieren sie die Endabnehmer über 

a) die Arten der Behältnisse, die für die Wiederbefüllung mit den angebotenen 

Produkten verwendet werden können; 

b) die Hygienenormen für die Wiederbefüllung; 

c) die Verantwortung der Endabnehmer in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz 

bei der Verwendung der unter Buchstabe a genannten Behältnisse. 
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Diese Informationen werden regelmäßig aktualisiert und entweder in den Räumlichkeiten 

deutlich angezeigt oder den Endabnehmern auf andere Weise zur Verfügung gestellt. 

(2) Wirtschaftsakteure, die Wiederbefüllung anbieten, stellen sicher, dass die 

Wiederbefüllungsstationen die Anforderungen gemäß Anhang VI Teil C und alle 

Anforderungen anderer Rechtsakte der Union in Bezug auf den Verkauf von Produkten 

durch Wiederbefüllung erfüllen. 

(3) Wirtschaftsakteure, die Wiederbefüllung anbieten, stellen sicher, dass, wenn Verpackungen 

und Behältnisse den Endabnehmern an den Wiederbefüllungsstationen angeboten werden, 

diese nicht kostenlos bereitgestellt werden, wenn die Verpackungen die Anforderungen 

gemäß Anhang VI nicht erfüllen oder als Teil eines Pfand- und Rücknahmesystems 

bereitgestellt werden. 

(4) Die Wirtschaftsakteure können die Wiederbefüllung eines vom Endabnehmer 

bereitgestellten Behältnisses ablehnen, wenn der Endabnehmer die vom Wirtschaftsakteur 

gemäß Absatz 1 mitgeteilten Anforderungen nicht erfüllt, insbesondere wenn sie das 

Behältnis für das verkaufte Lebensmittel oder Getränk für unhygienisch oder 

ungeeignet halten. Die Wirtschaftsakteure haften nicht für Probleme im Zusammenhang 

mit der Hygiene oder Lebensmittelsicherheit, die sich aus der Verwendung von vom 

Endabnehmer bereitgestellten Behältnissen ergeben können. 

(5) Ab 1. Januar 2030 streben Endvertreiber mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 m2 

an, 10 % dieser Verkaufsfläche für Wiederbefüllungsstationen für sowohl Lebensmittel 

als auch für Non-Food-Erzeugnisse zu verwenden. 
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Artikel 29  

Wiederverwendungsziele 

(1) Ab dem 1. Januar 2030 gewährleisten Wirtschaftsakteure, die Transportverpackungen 

oder Verkaufsverpackungen, die für den Transport von Produkten im Hoheitsgebiet der 

Union, einschließlich für den elektronischen Handel, verwendet werden, in Form von 

Paletten, klappbaren Kunststoffkisten, Kisten, Schalen, Kunststoffkästchen, 

Massengutbehälter, Kübeln, Fässern und Kanistern aller Größen und Materialien, auch 

in flexiblen Formen oder Palettenumhüllungen oder Umreifungsbändern zur 

Stabilisierung und zum Schutz von auf Paletten transportierten Produkten, verwenden, 

dass mindestens 40 % solcher verwendeten Verpackungen wiederverwendbare 

Verpackungen innerhalb eines Wiederverwendungssystems sind. 

Ab dem 1. Januar 2040 bemühen sich die Wirtschaftsakteure, mindestens 70 % dieser 

Verpackungen in einem wiederverwendbaren Format innerhalb eines 

Wiederverwendungssystems zu verwenden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 stellen Wirtschaftsakteure, die in Absatz 1 aufgeführte 

Transportverpackungen oder Verkaufsverpackungen verwenden, die der Beförderung 

von Produkten im Hoheitsgebiet der Union zwischen verschiedenen Standorten, an 

denen der Akteur seine Tätigkeit ausübt, oder zwischen allen Standorten, an denen der 

Akteur seine Tätigkeit ausübt, und den Standorten anderer verbundener Unternehmen 

oder Partnerunternehmen im Sinne von Artikel 3 des Anhangs der 

Empfehlung 2003/361 der Kommission in der am … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] öffentlich verfügbaren Fassung dienen, sicher, dass solche Verpackungen 

innerhalb eines Wiederverwendungssystems wiederverwendbar sind. 

▌ 
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(3) Abweichend von Absatz 1 stellen Wirtschaftsakteure, die in Absatz 1 aufgeführte 

Transportverpackungen oder Verkaufspackungen für den Transport zur Lieferung von 

Produkten an einen anderen Wirtschaftsakteur innerhalb desselben Mitgliedstaats 

verwenden, sicher, dass solche Verpackungen im Rahmen eines 

Wiederverwendungssystems wiederverwendbar sind. 

▌ 

(4) Die in den Absätzen 1, 2 und 3 festgelegten Verpflichtungen gelten nicht für 

Transportverpackungen oder Verkaufsverpackungen, 

a) die für die Beförderung gefährlicher Güter gemäß der Richtlinie 2008/68/EG 

verwendet werden; 

b) die für die Beförderung großer Maschinen, Ausrüstung und Rohstoffe verwendet 

werden, für die Verpackungen entsprechend den individuellen Anforderungen des 

auftraggebenden Wirtschaftsakteurs gestaltet sind; 

c) die in einem flexiblen Format für die Beförderung verwendet werden und in 

direktem Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln im Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 und Zutaten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates68 stehen; 

d) in Form von Kartons. 

                                                
68 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG 
der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der 
Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) 
Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18). 
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(5) Ab 1. Januar 2030 stellen Wirtschaftsakteure, die Umverpackungen in Form von Kisten, 

mit Ausnahme von Kartons, verwenden, die außerhalb von Verkaufsverpackungen dazu 

dienen, eine bestimmte Anzahl von Produkten zur Schaffung einer Lager- oder 

Vertriebseinheit zusammenfassen, sicher, dass mindestens 10 % solcher verwendeten 

Verpackungen wiederverwendbare Verpackungen innerhalb eines 

Wiederverwendungssystems sind. 

Ab dem 1. Januar 2040 bemühen sich die Wirtschaftsakteure, mindestens 25 % dieser 

Verpackungen in einem wiederverwendbaren Format innerhalb eines 

Wiederverwendungssystems zu verwenden. 

▌ 

(6) Ab 1. Januar 2030 stellt der Endvertreiber, der im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

Verbrauchern alkoholische und nichtalkoholische Getränke in Verkaufsverpackungen 

auf dem Markt bereitstellt, sicher, dass mindestens 10 % dieser Produkte in 

wiederverwendbaren Verpackungen innerhalb eines Wiederverwendungssystems 

bereitgestellt werden. 

Ab dem 1. Januar 2040 bemüht sich der Wirtschaftsakteur, dass mindestens 40 % dieser 

Produkte in wiederverwendbaren Verpackungen innerhalb eines 

Wiederverwendungssystems bereitgestellt werden. 

Der Endvertreiber trägt mit den unter seiner Marke erzeugten verpackten Produkten 

angemessen zur Erreichung der Ziele bei. 

▌ 
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(7) Die in Absatz 6 festgelegten Zielvorgaben gelten nicht für 

a) Getränke, die gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 als sehr leicht 

verderblich gelten, und Milch und Milcherzeugnisse, die in Anhang I Teil XVI der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt sind, und ihre Ersatzprodukte der 

KN-Codes 2202 9911 und 2202 9915; 

b) Kategorien von Weinbauerzeugnissen gemäß Anhang VII Teil II Nummern 1, 3 bis 

9, 11, 12, 15, 16 und 17 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013; 

c) aromatisierte Weinerzeugnisse im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates69; 

d) Weinerzeugnissen und aromatisierten Weinerzeugnissen ähnliche Erzeugnisse aus 

anderen Früchten als Weintrauben und Gemüse sowie andere gegorene Getränken 

des KN-Codes 2206 00; 

e) alkoholbasierte alkoholhaltige Getränke, die unter die Position 2208 der 

Kombinierten Nomenklatur in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 

Rates70 fallen. 

                                                
69 Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und 
Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer 
Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1601/91 des Rates (ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 14). 

70 Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und 
statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, 
S. 1). 
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(8) Bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] veröffentlicht die 

Kommission in Absprache mit den Mitgliedstaaten Leitlinien, in denen die in den 

Anwendungsbereich der Absätze 6 und 7 fallenden Produkte ausführlicher erläutert 

werden. 

▌ 

(9) Die in Absatz 6 genannten Endvertreiber nehmen im Rahmen dieses spezifischen 

Wiederverwendungssystems an der Verkaufsstelle alle wiederverwendbaren 

Verpackungen der gleichen Art, Form und Größe wie die der von ihnen auf dem Markt 

bereitgestellten Verpackungen unentgeltlich zurück, wobei sie ihre Verwertung und 

Rücknahme über die gesamte Vertriebskette sicherstellen. Die Endabnehmer müssen die 

Möglichkeit haben, die Verpackungen an dem Ort, an dem die tatsächliche Übergabe 

dieser Verpackungen stattfindet, oder in seiner unmittelbaren Nähe zurückzugeben. Der 

Endvertreiber zahlt das entsprechende Pfand vollständig aus oder ergreift Maßnahmen, 

um die Rückgabe der Verpackungen gemäß den Verwaltungsregeln des jeweiligen 

spezifischen Wiederverwendungssystems anzuzeigen, was auch die Auszahlung des 

entsprechenden Pfands bedeuten kann. 

(10) Endvertreiber sind von der Verpflichtung zur Erfüllung der Zielvorgaben gemäß 

Absatz 6 ausgenommen, wenn sie in einem Kalenderjahr über eine Verkaufsfläche von 

höchstens 100 m² verfügen. Auf der Grundlage der besonderen Bedingungen für den 

Endvertrieb und einige Branchen des verarbeitenden Gewerbes, gerade auch auf 

nationaler Ebene, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 64 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Schwellenwerts für die Verkaufsfläche zu 

erlassen. 

▌ 
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(11) Die Mitgliedstaaten können Endvertreiber von der Verpflichtung zur Erfüllung der 

Zielvorgaben gemäß Absatz 6 ausnehmen, wenn die Verkaufsfläche auf einer Insel mit 

weniger als 2000 Einwohnern oder in einer Gemeinde mit einer Bevölkerungsdichte von 

weniger als 54 Personen/km² gelegen ist. Die in Absatz 6 festgelegten Anforderungen 

gelten jedoch für alle Siedlungen/Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern. Verkauft 

der Endvertreiber die in Absatz 6 genannten Produkte in wiederverwendbaren 

Verpackungen, so muss er für die Rücknahme dieser Verpackungen gemäß Absatz 9 

Sorge tragen. Verfügt der Endvertreiber in diesem Falle über mehr als eine 

Verkaufsfläche und befinden sich nur eine oder einige dieser Flächen auf einer solchen 

Insel, so werden die relevanten Getränke und Produkte, die auf diesen Verkaufsflächen 

auf dem Markt innerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats bereitgestellt werden, 

im Hinblick auf die Erreichung der in Absatz 6 festgelegten Zielvorgaben nicht 

berechnet. 

(12) Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass Endvertreiber Pools bilden, um ihren 

Verpflichtungen gemäß Absatz 6 nachzukommen. Diese Pools dürfen nicht mehr als 

40 % des Marktanteils der jeweiligen Getränkekategorie ausmachen und bestehen aus 

bis zu fünf Endvertreibern. 

Dieses Pools dürfen nur Getränkekategorien abdecken, die von Mitgliedern des Pools im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats auf dem Markt bereitgestellt werden. 

Die Begrenzung auf fünf Endvertreiber gilt nicht, wenn sie unter demselben 

Markennamen tätig sind. 

www.parlament.gv.at



 

 187 

 

Gewähren die Mitgliedstaaten die Möglichkeit nach diesem Absatz, so umfassen die 

Informationen, die der Pool der Behörde des Mitgliedstaats zur Verfügung stellt, 

mindestens Folgendes: 

a) die an dem Pool beteiligten Wirtschaftsakteure und 

b) den als Poolmanager benannten Wirtschaftsakteur, der als Kontaktstelle fungiert. 

Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls weitere Informationspflichten festlegen, die 

für die Durchsetzung der Verpflichtungen gemäß Absatz 6 in Verbindung mit diesem 

Absatz erforderlich sind. 

Die Wirtschaftsakteure stellen sicher, dass ihre Vereinbarungen mit den Artikeln 101 und 

102 AEUV im Einklang stehen. Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der 

Wettbewerbsregeln der Union für solche Pools gewährleisten alle Mitglieder eines Pools 

insbesondere, dass im Kontext der Vereinbarung über die Bildung des Pools weder Daten 

noch Informationen ausgetauscht werden, mit Ausnahme der in Artikel 30 Absatz 2 

genannten Informationen, auch in Bezug auf voraussichtliche Verkaufsdaten. 

Bis zum 1. Januar 2028 erlässt die Kommission delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 

dieser Verordnung, um die detaillierten Bedingungen und Berichterstattungspflichten 

für diese Pooling-Vereinbarungen festzulegen und zu präzisieren, wobei die Art und 

Menge der Verpackungen, die jeder Akteur in jedem Kalenderjahr in Verkehr bringt, und 

der Ort, an dem die Wirtschaftsakteure ansässig sind, zu berücksichtigen sind. 
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(13) Wirtschaftsakteure sind von der Verpflichtung zur Erfüllung der Zielvorgaben gemäß 

diesem Artikel ausgenommen, wenn sie während eines Kalenderjahres 

a) höchstens 1000 kg Verpackungen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats auf dem 

Markt bereitgestellt haben und 

b) der Definition von Kleinstunternehmen gemäß den Bestimmungen der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission in der am … [Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] öffentlich verfügbaren Fassung entsprochen haben. 

Auf der Grundlage der besonderen Bedingungen für den Endvertrieb und einige 

Branchen des verarbeitenden Gewerbes, gerade auch auf nationaler Ebene, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 64 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des in Buchstabe a genannten Schwellenwerts zu erlassen. 

(14) Die Mitgliedstaaten können Wirtschaftsakteure unter den folgenden Bedingungen für 

einen Zeitraum von fünf Jahren von den Verpflichtungen gemäß diesem Artikel 

ausnehmen: 

a) Der ausnehmende Mitgliedstaat erreicht 5 Prozentpunkte über den Zielvorgaben 

für das Recycling von Verpackungsabfällen pro Material, die bis 2025 erreicht 

werden sollen, und wird laut dem von der Kommission drei Jahre vor diesem 

Datum veröffentlichten Bericht voraussichtlich 5 Prozentpunkte über der 

Zielvorgabe für 2030 liegen; 

b) der ausnehmende Mitgliedstaat ist auf gutem Weg, die jeweiligen Ziele für die 

Vermeidung von Verpackungsabfällen gemäß Artikel 43 dieser Verordnung zu 

erreichen, und kann nachweisen, dass er bis 2028 eine Abfallvermeidung von 

mindestens 3 % gegenüber dem Ausgangswert von 2018 erreicht hat; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=


 

 189 

 

c) die Wirtschaftsakteure haben einen betrieblichen Abfallvermeidungs- und 

-recyclingplan angenommen, der zur Verwirklichung der Abfallvermeidungs- und 

Recyclingziele gemäß den Artikeln 43 und 52 beiträgt. 

Der Zeitraum von fünf Jahren kann von dem Mitgliedstaat verlängert werden, wenn die 

Bedingungen erfüllt sind. 

▌ 

(15) Unter den in Artikel 51 genannten Bedingungen können die Mitgliedstaaten Ziele für 

Wirtschaftsakteure festlegen, die höher sind als die in den Absätzen 1, 2, 3, 5 und 6 

festgelegten Mindestziele, soweit höhere Ziele erforderlich sind, damit der betreffende 

Mitgliedstaat ein oder mehrere der Ziele gemäß Artikel 43 erreichen kann. 

(16) Unter den in Artikel 51 genannten Bedingungen können die Mitgliedstaaten Ziele für 

Wirtschaftsakteure in Bezug auf in Verkaufsverpackungen bereitgestellte Getränke 

festlegen, die nicht unter Absatz 6 des vorliegenden Artikels fallen, soweit diese 

zusätzlichen Ziele erforderlich sind, damit der betreffende Mitgliedstaat ein oder 

mehrere der Ziele gemäß Artikel 43 erreichen kann. 

(17) Die in diesem Artikel angegebenen Zielvorgaben werden jeweils für ein Kalenderjahr 

berechnet. 
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(18) Um den neuesten wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Daten und Entwicklungen 

Rechnung zu tragen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 64 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der vorliegenden Verordnung zu erlassen, um 

Folgendes festzulegen: 

a) Ausnahmeregelungen für Wirtschaftsakteure, die über die in diesem Artikel 

genannten hinausgehen und auf besonderen wirtschaftlichen Beschränkungen 

beruhen, denen eine bestimmte Branche im Zusammenhang mit der Erfüllung der 

in diesem Artikel festgelegten Zielvorgaben gegenübersteht; 

b) Ausnahmeregelungen für bestimmte Verpackungsformate, die den Zielvorgaben 

gemäß den Absätzen 1, 2, 3, 5 und 6 unterliegen, falls Aspekte in Bezug auf 

Hygiene und Lebensmittelsicherheit die Erreichung dieser Ziele verhindern; 

c) Ausnahmeregelungen für bestimmte Verpackungsformate, die den Zielvorgaben 

gemäß den Absätzen 1, 2, 3, 5 und 6 unterliegen, falls Aspekte in Bezug auf 

Umwelt die Erreichung dieser Ziele verhindern. 
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(19) Bis zum 1. Januar 2034 legt die Kommission unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik und der praktischen Erfahrungen der Wirtschaftsakteure und der 

Mitgliedstaaten einen Bericht vor, in dem die Umsetzung der in diesem Artikel 

festgelegten Ziele für 2030 überprüft und bewertet wird, inwieweit diese Ziele zu 

wirksamen und leicht umzusetzenden Lösungen zur Förderung nachhaltiger 

Verpackungen führen, ob die für 2040 festgelegten Ziele auf der Grundlage der 

Erfahrungen mit der Erreichung der Ziele für 2030 und der sich ändernden Umstände 

erreicht werden können, ob die Aufrechterhaltung der in diesem Artikel festgelegten 

Ausnahmen und Abweichungen relevant ist, wie die Lebenszyklusbewertung von 

Einwegverpackungen und wiederverwendbaren Verpackungen ist, und ob die 

Festlegung neuer Wiederverwendungs- und Wiederbefüllungsziele für andere 

Verpackungskategorien notwendig oder sachdienlich ist. Die Bewertung der Kommission 

beinhaltet eine Abschätzung der Folgen für die Beschäftigung. Diesem Bericht wird 

gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieses Artikels, insbesondere 

der Ziele für 2040, beigefügt. Bis Dezember 2032 übermitteln die Mitgliedstaaten der 

Kommission Daten über die Abschätzung der Folgen auf die Beschäftigung im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Wiederverwendungsziele in ihrem nationalen 

Hoheitsgebiet. Bevor die Mitgliedstaaten der Kommission die Abschätzungen über die 

Folgen für die Beschäftigung übermitteln, informieren und konsultieren sie die 

nationalen Sozialpartner, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Sektoren vertreten, 

für die Zielvorgaben für die Wiederverwendung von Verpackungen gelten. 
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Artikel 30 

Vorschriften für die Berechnung der Erfüllung der Wiederverwendungsziele 

(1) Um die Erreichung der Zielvorgaben gemäß Artikel 29 Absätze 1 und 5 nachzuweisen, 

berechnen die Wirtschaftsakteure, die diese Verpackungen verwenden, Folgendes: 

a) die Anzahl der von ihnen in einem Kalenderjahr verwendeten äquivalenten Einheiten 

aller der in Artikel 29 Absatz 1 aufgeführten Verpackungsformate, die 

wiederverwendbare Verpackungen im Rahmen eines Wiederverwendungssystems 

darstellen; 

b) die Anzahl der von ihnen in einem Kalenderjahr verwendeten äquivalenten Einheiten 

aller der in Artikel 29 Absatz 1 aufgeführten Verpackungsformate, die nicht unter die 

unter Buchstabe a genannten Formate fallen. 

(2) Um die Erreichung der Zielvorgaben gemäß Artikel 29 Absatz 6 und Artikel 33 

nachzuweisen, berechnen die Endvertreiber, die diese Produkte im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats auf dem Markt bereitstellen, für jedes Ziel getrennt Folgendes: 

a) die Gesamtzahl der Verkaufseinheiten oder das Gesamtvolumen von Getränken ▌, 

die in einem Kalenderjahr im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats in 

wiederverwendbaren Verpackungen innerhalb eines Wiederverwendungssystems auf 

dem Markt bereitgestellt wurden; 

▌ 
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b) die Gesamtzahl der Verkaufseinheiten oder das Gesamtvolumen von Getränken ▌, 

die in einem Kalenderjahr im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats mit anderen Mitteln 

als den unter Buchstabe a ▌genannten auf dem Markt bereitgestellt wurden. 

www.parlament.gv.at



 

 194 

 

(3) Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni 2027 Durchführungsrechtsakte, in denen 

detaillierte Vorschriften zur Berechnung und Methode in Bezug auf die Zielvorgaben 

gemäß Artikel 29 festgelegt werden.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Verpflichtung, die Erreichung der Zielvorgaben gemäß Artikel 29 nachzuweisen, gilt 

ab dem 1. Januar 2030 oder 18 Monate nach dem Inkrafttreten der in Absatz 3 

genannten Durchführungsrechtsakte, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

Artikel 31 

Berichterstattung über Wiederverwendungsziele an die zuständigen Behörden 

(1) Die in Artikel 29 Absätze 1 bis 8 genannten Wirtschaftsakteure übermitteln der in 

Artikel 40 dieser Verordnung genannten zuständigen Behörde für jedes Kalenderjahr Daten 

in Bezug auf die Erreichung der in Artikel 29 festgelegten Zielvorgaben. 

(2) Der Bericht gemäß Absatz 1 ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 

Berichtsjahres, für das die Daten erhoben werden, vorzulegen. 

(3) Der erste Berichtszeitraum betrifft das am 1. Januar 2030 beginnende Kalenderjahr. 

(4) Die zuständigen Behörden richten elektronische Systeme ein, über die ihnen die Daten 

gemeldet werden, und legen die zu verwendenden Formate fest. 

(5) Die zuständigen Behörden können alle zusätzlichen Informationen anfordern, die 

erforderlich sind, um die Zuverlässigkeit der übermittelten Daten zu gewährleisten. 
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(6) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten Berichte. 

(7) Die Kommission richtet bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

eine europäische Beobachtungsstelle für die Wiederverwendung ein. Die 

Beobachtungsstelle ist dafür verantwortlich, die Umsetzung der in dieser Verordnung 

festgelegten Maßnahmen zu überwachen, Daten über Wiederverwendungsverfahren zu 

sammeln und zur Entwicklung bewährter Verfahren im Bereich der Wiederverwendung 

beizutragen. 

Artikel 32 

Wiederbefüllungsverpflichtung für die Mitnahmebranche 

(1) Bis zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

a) sehen Endvertreiber, die im Gastgewerbe tätig sind und im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats kalte oder heiße Getränke in Verpackungen zum Mitnehmen, die an 

der Verkaufsstelle zum Mitnehmen in ein Behältnis gefüllt werden, auf dem Markt 

bereitstellen, ein System vor, bei dem die Verbraucher ihr eigenes Behältnis zum 

Befüllen mitbringen können; 

b) sehen Endvertreiber, die im Gastgewerbe tätig sind und im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats fertig zubereitete Lebensmittel in Verpackungen zum Mitnehmen, 

die ohne weitere Zubereitung zum sofortigen Verzehr bestimmt sind und in der 

Regel aus dem Behältnis verzehrt werden, auf dem Markt bereitstellen, ein System 

vor, bei dem die Verbraucher ihr eigenes Behältnis zum Befüllen mitbringen 

können. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Endvertreiber bieten die in das vom Verbraucher 

mitgebrachte Behältnis gefüllten Waren zu keinem höheren Preis und nicht zu weniger 

günstigen Bedingungen als die Verkaufseinheit an, die aus den gleichen Waren und 

einer Einwegverpackung besteht. 

Die Endvertreiber weisen die Endverbraucher an der Verkaufsstelle durch gut sichtbare 

und lesbare Hinweistafeln oder -schilder auf die Möglichkeit hin, die Waren in einem 

vom Verbraucher bereitgestellten wiederbefüllbaren Behältnis zu erhalten. 

Artikel 33 

Wiederverwendungsangebot für die Mitnahmebranche 

(1) Bis zum … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] müssen die Endvertreiber, 

die im Gastgewerbe tätig sind und im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats kalte oder heiße 

Getränke oder fertig zubereitete Lebensmittel, die ohne weitere Zubereitung zum 

sofortigen Verzehr bestimmt sind, in Verpackungen zum Mitnehmen, die an der 

Verkaufsstelle zum Mitnehmen in ein Behältnis gefüllt werden, auf dem Markt 

bereitstellen, den Verbrauchern die Wahl einer wiederverwendbaren Verpackung 

innerhalb eines Wiederverwendungssystems einräumen. 

(2) Die Endvertreiber weisen die Endverbraucher an der Verkaufsstelle durch gut sichtbare 

und lesbare Hinweistafeln oder -schilder auf die Möglichkeit hin, die Waren in einer 

wiederverwendbaren Verpackung zu erhalten. 
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(3) Die Endvertreiber dürfen die in die wiederverwendbare Verpackung gefüllten Waren zu 

keinem höheren Preis oder nicht zu weniger günstigen Bedingungen als die 

Verkaufseinheit anbieten, die aus den gleichen Waren und einer Einwegverpackung 

besteht. 

(4) Endvertreiber sind von der Anwendung dieses Artikels ausgenommen, wenn sie unter die 

Definition eines Kleinstunternehmens gemäß der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission fallen. 

(5) Ab 2030 bemüht sich der Wirtschaftsakteur, 10 % der Produkte in wiederverwendbaren 

Verpackungsformaten anzubieten. 

(6) Unter den in Artikel 51 genannten Bedingungen können die Mitgliedstaaten Ziele für 

Wirtschaftsakteure festlegen, die höher sind als die in Absatz 5 festgelegten Mindestziele, 

soweit höhere Ziele erforderlich sind, damit der betreffende Mitgliedstaat ein oder 

mehrere der Ziele gemäß Artikel 43 erreichen kann. 

Kapitel VI  

Kunststofftragetaschen 

Artikel 34  

Kunststofftragetaschen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um eine dauerhafte Verringerung des Verbrauchs 

an leichten Kunststofftragetaschen in ihrem Hoheitsgebiet zu erreichen. 

Eine dauerhafte Verringerung gilt als erreicht, wenn der jährliche Verbrauch 40 leichte 

Kunststofftragetaschen pro Person oder das entsprechende Gewicht nicht übersteigt, und 

zwar bis zum 31. Dezember 2025 und danach bis zum 31. Dezember jedes Folgejahres. 
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(2) Bei den Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergreifen müssen, um das in Absatz 1 

festgelegte Ziel zu erreichen, werden die Umweltauswirkungen von leichten 

Kunststofftragetaschen bei der Herstellung, nach dem Recycling oder der Entsorgung 

sowie ihre Kompostierungseigenschaften, ihre Haltbarkeit oder ihr spezifischer 

Verwendungszweck berücksichtigt. Abweichend von Artikel 4 können diese Maßnahmen 

Marktbeschränkungen umfassen, sofern diese verhältnismäßig und nichtdiskriminierend 

sind. 

(3) Zusätzlich zu den Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können die Mitgliedstaaten 

im Einklang mit den Verpflichtungen aus dem AEUV in Bezug auf sämtliche Arten von 

Kunststofftragetaschen ungeachtet ihrer Wandstärke Maßnahmen – wie den Einsatz von 

wirtschaftlichen Instrumenten – und nationale Reduktionszielvorgaben festlegen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können sehr leichte Kunststofftragetaschen, die aus Hygienegründen 

erforderlich sind oder als Verkaufsverpackung für lose Lebensmittel bereitgestellt werden, 

um Lebensmittelverschwendung zu verhindern, von den Verpflichtungen nach Absatz 1 

ausnehmen. 

(5) Bis zum … [sieben Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] erstellt die 

Kommission einen Bericht über andere als in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Verpackungsmaterialien, die sich wahrscheinlich stärker negativ auf die Umwelt 

auswirken, und legt erforderlichenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag mit 

Reduktionszielvorgaben und mit Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielvorgaben vor. 
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Kapitel VI  

Konformität von Verpackungen 

Artikel 35  

Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden 

Zur Feststellung und Überprüfung der Konformität von Verpackungen mit den Anforderungen der 

Artikel 5 bis 12 und der Artikel 24 und 27 dieser Verordnung werden Prüfungen, Messungen und 

Berechnungen unter Verwendung zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Methoden 

durchgeführt, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik Rechnung tragen und deren 

Ergebnisse als mit geringer Unsicherheit behaftet angesehen werden. 

Artikel 36  

Konformitätsvermutung 

(1) Bei den in Artikel 35 genannten Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden, die mit den 

harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht worden sind, oder Teilen davon übereinstimmen, wird eine Konformität mit 

den Anforderungen des genannten Artikels vermutet, die von den betreffenden Normen 

oder Teilen davon abgedeckt sind. 

(2) Werden Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden nach Absatz 1 von 

Konformitätsbewertungsstellen im Rahmen einer Akkreditierung gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 765/2008 durchgeführt, so wird davon ausgegangen, dass sie den 

Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen. 
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(3) Verpackungen, die mit harmonisierten Normen oder Teilen davon übereinstimmen, deren 

Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, gelten als 

konform mit den Anforderungen oder Teilen davon, die von den in den Artikeln 5 bis 12, 

24 und 27 genannten Normen abgedeckt sind. 

Artikel 37  

Gemeinsame ▌Spezifikationen 

(1) Bei Verpackungen, die die in Absatz 2 genannten gemeinsamen ▌Spezifikationen oder 

Teile davon erfüllen, wird davon ausgegangen, dass sie den in den Artikeln 5 bis 12 und 

Artikel 27 festgelegten Anforderungen entsprechen, soweit diese Anforderungen von den 

betreffenden gemeinsamen ▌Spezifikationen oder Teilen davon abgedeckt sind. 

(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten gemeinsame 

▌Spezifikationen für die in den Artikeln 5 bis 12 und Artikel 27 festgelegten 

Anforderungen erlassen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Es wurde keine Fundstelle einer harmonisierten Norm, die die einschlägigen 

Anforderungen nach den Artikeln 5 bis 12 und 27 abdeckt, im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht, und es wird auch nicht damit gerechnet, dass eine solche Fundstelle 

innerhalb einer angemessenen Frist dort veröffentlicht wird, oder die bestehende 

Norm erfüllt nicht die Anforderungen, die der Auftrag abdecken soll, und 
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b) die Kommission hat gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 

eine oder mehrere europäische Normungsorganisationen beauftragt, eine 

harmonisierte Norm im Hinblick auf die in den Artikeln 5 bis 12 und Artikel 27 

genannten Anforderungen auszuarbeiten oder zu überarbeiten, und eine der 

folgenden Bedingungen ist erfüllt: 

i) Der Auftrag wurde von keiner der europäischen Normungsorganisationen 

angenommen, an die er gerichtet war; 

ii) der Auftrag wurde von mindestens einer der beauftragten europäischen 

Normungsorganisationen angenommen, an die er gerichtet war, aber die in 

Auftrag gegebenen harmonisierten Normen 

– werden nicht innerhalb der im Auftrag gesetzten Frist angenommen; 

– stimmen nicht mit dem Auftrag überein oder 

– stehen nicht vollständig im Einklang mit den Anforderungen, die sie 

abdecken sollen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Vor der Ausarbeitung eines Entwurfs des Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission 

dem in Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, dass 

sie die Bedingungen nach Absatz 2 als erfüllt erachtet. 
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(4) Wird eine harmonisierte Norm von einer europäischen Normungsorganisation 

angenommen und der Kommission zur Veröffentlichung ihrer Fundstelle im Amtsblatt 

der Europäischen Union vorgeschlagen, so bewertet die Kommission die harmonisierte 

Norm gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012. Bei der Veröffentlichung der 

Fundstellen einer harmonisierten Norm im Amtsblatt der Europäischen Union hebt die 

Kommission die in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakte oder Teile davon auf, die 

die Anforderungen gemäß den Artikeln 5 bis 12 und Artikel 27 abdecken ▌. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat oder das Europäische Parlament der Auffassung, dass eine 

gemeinsame Spezifikation den Anforderungen gemäß den Artikeln 5 bis 12 und 27 nicht 

vollständig entspricht, so setzt er beziehungsweise es die Kommission durch Vorlage 

einer ausführlichen Erläuterung davon in Kenntnis. Die Kommission beurteilt diese 

ausführliche Erläuterung und kann gegebenenfalls den Durchführungsrechtsakt, durch 

den die betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wurde, ändern. 

Artikel 38  

Konformitätsbewertungsverfahren 

Die Bewertung der Konformität von Verpackungen mit den in den Artikeln 5 bis 12 genannten 

Anforderungen erfolgt nach dem in Anhang VII festgelegten Verfahren. 
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Artikel 39  

EU-Konformitätserklärung 

(1) Aus der EU-Konformitätserklärung muss hervorgehen, dass die Erfüllung der in den 

Artikeln 5 bis 12 aufgeführten Anforderungen nachgewiesen wurde. 

(2) Die EU-Konformitätserklärung entspricht in ihrem Aufbau dem Muster in Anhang VIII, 

enthält die in dem einschlägigen Modul des Anhangs VII genannten Elemente und wird 

stets auf dem neuesten Stand gehalten. Sie ist in die Sprache bzw. Sprachen zu übersetzen, 

die von dem Mitgliedstaat vorgeschrieben wird/werden, in dem die Verpackungen in 

Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden. 

(3) Unterliegen Verpackungen oder verpackte Produkte mehreren Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union, in denen jeweils eine EU-Konformitätserklärung vorgeschrieben ist, 

so ist, falls anwendbar, nur eine einzige EU-Konformitätserklärung für sämtliche 

betreffenden Rechtsvorschriften der Union auszustellen. In dieser Erklärung sind die 

betreffenden Rechtsvorschriften der Union samt ihrer Fundstelle im Amtsblatt angegeben. 

Es kann sich dabei um ein Dossier mit den einzelnen einschlägigen 

EU-Konformitätserklärungen handeln. 

(4) Mit der Ausstellung der EU-Konformitätserklärung übernimmt der Erzeuger die 

Verantwortung dafür, dass die Verpackungen den Anforderungen dieser Verordnung 

genügen. 

(5) Die zuständigen Behörden sind bestrebt, die Richtigkeit von zumindest einem Teil der 

Konformitätserklärungen pro Jahr zu kontrollieren, die nach einem risikobasierten 

Ansatz bewertet werden, und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um gegen 

Verstöße vorzugehen, etwa durch die Rücknahme nicht konformer Produkte vom Markt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 204 

 

Kapitel VIII 

Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 40  

Zuständige Behörde 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zuständige Behörden, die für die 

Umsetzung und Durchsetzung der Verpflichtungen nach diesem Kapitel und nach Artikel 6 

Absatz 10, Artikel 29 Absätze 1 bis 8, Artikel 30, Artikel 31 und Artikel 34 zuständig sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Einzelheiten der Organisation und der Arbeitsweise der 

zuständigen Behörde(n) fest, einschließlich der Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften 

für 

a) die Registrierung von Herstellern gemäß Artikel 44; 

b) die Organisation und Überwachung der Berichterstattungspflichten gemäß Artikel 44 

Absätze 7 und 8; 

c) die Aufsicht über die Wahrnehmung der Pflichten der erweiterten 

Herstellerverantwortung gemäß Artikel 45; 
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d) die Zulassung zur Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung gemäß 

Artikel 47; 

e) die Bereitstellung der Informationen nach Artikel 56. 

(3) Bis zum  ... [5 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] melden die Mitgliedstaaten 

der Kommission die Namen und Anschriften der gemäß Absatz 1 benannten zuständigen 

Behörden. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverzüglich über etwaige 

Änderungen bei den Namen oder Anschriften dieser zuständigen Behörden. 

Artikel 41  

Frühwarnbericht 

(1) Die Kommission erstellt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Umweltagentur 

spätestens drei Jahre vor Ablauf der in den Artikeln 43 und 52 genannten Fristen Berichte 

über die Fortschritte bei der Erreichung der in den genannten Artikeln festgelegten 

Zielvorgaben. 

(2) Die Berichte gemäß Absatz 1 müssen folgende Angaben enthalten: 

a) eine Schätzung des Stands der Erreichung der Zielvorgaben, aufgeschlüsselt nach 

Mitgliedstaaten; 
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b) eine Liste der Mitgliedstaaten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie diese 

Zielvorgaben nicht innerhalb der jeweiligen Fristen erreichen werden, sowie 

geeignete Empfehlungen für die betroffenen Mitgliedstaaten; 

c) Beispiele bewährter Verfahren, die in der gesamten Union Anwendung finden und 

die als Orientierungshilfen zur Erzielung von Fortschritten bei der Umsetzung der 

Zielvorgaben dienen könnten. 

Artikel 42 

Abfallbewirtschaftungspläne und Abfallvermeidungsprogramme 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen in den Abfallbewirtschaftungsplänen nach Artikel 28 der 

Richtlinie 2008/98/EG ein besonderes Kapitel über Verpackungen und die Bewirtschaftung 

der daraus entstehenden Abfälle vor, einschließlich der nach den Artikeln 48, 50 und 52 

dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen in den Abfallvermeidungsprogrammen nach Artikel 29 der 

Richtlinie 2008/98/EG ein besonderes Kapitel über die Vermeidung von Verpackungen 

und der daraus entstehenden Abfälle und Vermüllung vor, einschließlich der nach den 

Artikeln 43 und 51 dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen. 
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ABSCHNITT 2 

ABFALLVERMEIDUNG 

Artikel 43  

Vermeidung von Verpackungsabfällen 

(1) Jeder Mitgliedstaat verringert die pro Kopf anfallenden Verpackungsabfälle im Vergleich 

zu dem der Kommission gemäß der Entscheidung 2005/270/EG für das Jahr 2018 

gemeldeten pro Kopf anfallenden Verpackungsabfälle 

a) bis 2030 um mindestens 5 % 

b) bis 2035 um mindestens 10 % 

c) bis 2040 um mindestens 15 %. 

Um die Mitgliedstaaten bei der Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele für die 

Vermeidung von Verpackungsabfällen zu unterstützen, bestimmt die Kommission bis 

zum  ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] im Wege von 

Durchführungsrechtsakten einen Korrekturfaktor, um dem Anstieg oder dem Rückgang 

des Tourismus im Vergleich zum Basisjahr Rechnung zu tragen. Dieser Korrekturfaktor 

beruht auf dem Anteil des Gesamtaufkommens von Verpackungsabfällen je Tourist und 

den Schwankungen der Zahl der Touristen im Vergleich zum Bezugsjahr und 

berücksichtigt das Potenzial zur Verringerung von Verpackungsabfällen im Tourismus. 

(2) Unbeschadet der Absätze 1 und 3 können Mitgliedstaaten, die bereits getrennte Systeme 

für die Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen eingerichtet haben – eines für 

Verpackungsabfälle aus Haushalten und eines für Verpackungsabfälle aus Industrie 

und Gewerbe – diese Systeme beibehalten. 
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(3) Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele bemüht sich jeder Mitgliedstaat, das 

Aufkommen an Verpackungsabfällen aus Kunststoff zu verringern. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den allgemeinen Zielen der Abfallpolitik der 

Union und zur Erreichung der in diesem Artikel festgelegten Ziele Maßnahmen, um das 

Anfallen von Verpackungsabfällen zu vermeiden und um die Umweltauswirkungen von 

Verpackungen zu minimieren. Zusätzlich zu Maßnahmen nach dieser Verordnung 

können diese Maßnahmen die Nutzung wirtschaftlicher Instrumente und anderer 

Maßnahmen umfassen, um Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie zu 

schaffen, wie die in den Anhängen IV und IVa der Richtlinie 2008/98/EG genannten 

Maßnahmen, oder anderer geeigneter Instrumente und Maßnahmen, darunter Anreize 

im Rahmen von Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung und Anforderungen 

an die Hersteller oder Organisationen für Herstellerverantwortung in Bezug auf die 

Annahme von Abfallvermeidungsplänen. Sie müssen verhältnismäßig und 

nichtdiskriminierend und so beschaffen sein, dass gemäß dem AEUV keine 

Handelshemmnisse oder Wettbewerbsverzerrungen entstehen. Diese Maßnahmen dürfen 

nicht zu einer Verlagerung auf leichteres Verpackungsmaterial führen, das das Ziel der 

Abfallminimierung erfüllt. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 und unbeschadet des Artikels 16 Absatz 2 der Richtlinie 

(EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates71 schaffen die 

Mitgliedstaaten Anreize für Restaurants, Kantinen, Gastwirtschaften, Cafés und 

Catering-Dienste, ihren Kunden, soweit verfügbar, Leitungswasser kostenlos oder gegen 

eine niedrige Dienstleistungsgebühr in einem wiederverwendbaren oder 

wiederbefüllbaren Format anzubieten. 

(6) Für die Zwecke des Absatzes 4 können die Mitgliedstaaten 

Verpackungsabfallvermeidungsmaßnahmen einführen, die über die in Absatz 1 

festgelegten Mindestziele hinausgehen, dabei aber auch den Bestimmungen dieser 

Verordnung genügen. 

                                                
71 Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(ABl. L 435 vom 23.12.2020, S. 1). 
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(7) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten die Kommission bis 2025 

ersuchen, für die Berechnungen der Zielvorgaben gemäß Absatz 1 ein anderes Basisjahr 

als 2018 zugrunde zu legen. Unbeschadet der Absätze 4 und 6 dieses Artikels kann die 

Kommission den Mitgliedstaaten gestatten, bei der Berechnung der Zielvorgaben gemäß 

Absatz 1 das beantragte Basisjahr zugrunde zu legen, sofern der Mitgliedstaat 

stichhaltige Nachweise dafür vorlegt, dass 

a) eine erhebliche Zunahme der Verpackungsabfälle im Laufe des als Grundlage für 

die Berechnung der Zielvorgaben gemäß Absatz 1 zugrunde zu legenden Jahres zu 

verzeichnen ist, 

b) die Zunahme lediglich auf Änderungen in den Berichterstattungsverfahren 

zurückzuführen ist, 

c) die Zunahme nicht auf einen gestiegenen Verbrauch zurückzuführen ist, und 

d) dadurch eine bessere Vergleichbarkeit der Daten zwischen den Mitgliedstaaten 

bewirkt wird. 

(8) Bis zum ... [7 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] überprüft die Kommission die 

in Absatz 1 festgelegten Zielvorgaben und bewertet, ob spezifische Zielvorgaben für 

bestimmte Verpackungsmaterialien aufgenommen werden müssen. Zu diesem Zweck 

legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der, 

wenn die Kommission dies für angemessen hält, von einem Legislativvorschlag begleitet 

wird. 

▌ 
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ABSCHNITT 3 

HERSTELLERREGISTER UND ERWEITERTE HERSTELLERVERANTWORTUNG 

Artikel 44  

Herstellerregister 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen innerhalb von 18 Monaten nach dem Inkrafttreten der in 

Artikel 44 Absatz 14 genannten Durchführungsrechtsakte ein Register, das dazu dient, 

die Einhaltung der Anforderungen dieses Kapitels durch die Hersteller von Verpackungen 

zu überwachen. 

Das Register enthält Links zu Websites anderer nationaler Herstellerregister, um die 

Registrierung von Herstellern oder Bevollmächtigten für die erweiterte 

Herstellerverantwortung in allen Mitgliedstaaten zu erleichtern. 

(2) Die Hersteller sind verpflichtet, sich in das in Absatz 1 genannte Register einzutragen. Zu 

diesem Zweck stellen sie in jedem Mitgliedstaat, in dem sie Verpackungen oder verpackte 

Produkte erstmals auf dem Markt des Mitgliedstaats bereitstellen, einen Antrag auf 

Registrierung. Hat ein Hersteller eine Organisation für Herstellerverantwortung gemäß 

Artikel 46 Absatz 1 betraut, so erfüllt diese Organisation die in diesem Artikel 

vorgesehenen Verpflichtungen, sofern in dem Mitgliedstaat, in dem sich das Register 

befindet, keine anderen Bestimmungen gelten. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in diesem Artikel festgelegten 

Verpflichtungen im Namen der Hersteller mit einem schriftlichen Mandat von einem 

Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung wahrgenommen werden 

können. 
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(4) Hersteller dürfen Verpackungen nicht auf dem Markt eines Mitgliedstaats bereitstellen, 

wenn sie oder gegebenenfalls, gemäß Artikel 45, ihre Bevollmächtigten für die erweiterte 

Herstellerverantwortung nicht in dem betreffenden Mitgliedstaat registriert sind. 

(5) Der Antrag auf Registrierung enthält die Informationen, die gemäß Anhang IX Teil A zu 

übermitteln sind. Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Informationen oder Unterlagen 

anfordern, wenn die betreffenden Informationen oder Unterlagen für die Überwachung 

und Sicherstellung der Einhaltung dieser Verordnung und der von einem Mitgliedstaat 

nach Artikel 40 Absatz 2 erlassenen Vorschriften erforderlich sind. 

(6) Vertritt ein Bevollmächtigter für die erweiterte Herstellerverantwortung mehr als einen 

Hersteller, so teilt er zusätzlich zu den gemäß Absatz 5 zu übermittelnden Informationen 

den Namen und die Kontaktdaten jedes vertretenen Herstellers getrennt mit. 

(7) Der Hersteller oder gegebenenfalls der Bevollmächtigte für die erweiterte 

Herstellerverantwortung oder die Organisation für Herstellerverantwortung entsprechend 

den Vorgaben des nationalen Rechts gemäß Absatz 2 dieses Artikels übermittelt der für 

das Register zuständigen Behörde bis zum 1. Juni für jedes vollständige vorangegangene 

Kalenderjahr die in Anhang IX Teil B genannten Informationen. Die Mitgliedstaaten 

können vorschreiben, dass die Berichterstattung von unabhängigen Prüfern unter 

Aufsicht der in Artikel 40 Absatz1 genannten zuständigen Behörden auf der Grundlage 

nationaler Normen, falls vorhanden, geprüft und zertifiziert wird. 

www.parlament.gv.at



 

 212 

 

(8) Hersteller, die auf dem Markt des Mitgliedstaats eine Menge von Verpackungen oder 

verpackten Produkten von weniger als 10 Tonnen in einem Kalenderjahr erstmals in 

Verkehr gebracht haben, oder, falls anwendbar, ihr Bevollmächtigter für die erweiterte 

Herstellerverantwortung oder die Organisation für Herstellerverantwortung übermitteln 

entsprechend den Vorgaben des nationalen Rechts gemäß Absatz 2 dieses Artikels der für 

das Register zuständigen Behörde bis zum 1. Juni für jedes vollständige vorangegangene 

Kalenderjahr die in Anhang IX Teil C genannten Informationen. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Hersteller und gegebenenfalls die 

Bevollmächtigten des Herstellers oder die Organisation für Herstellerverantwortung für 

ein bestimmtes Kalenderjahr nur dann auf der Grundlage des vorstehenden 

Unterabsatzes Bericht erstatten dürfen, wenn sie eine Verpackungsmenge platzieren, für 

die der Höchstschwellenwert in einem Kalenderjahr unter 10 Tonnen liegt, sofern der 

betreffende Mitgliedstaat andernfalls nicht über ausreichende genaue Daten verfügt, um 

a) die Berichtspflichten gemäß Artikel 56 Absätze 1 und 2 in dem betreffenden 

Kalenderjahr zu erfüllen und 

b) sicherzustellen, dass die Datenbank gemäß Artikel 57 vollständig ist und die Daten 

gemäß Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe a bereitgestellt werden. 

(9) Wenn es aus Haushaltsgründen erforderlich ist, kann ein Mitgliedstaat von dem 

Hersteller verlangen, die in Anhang IX Teile B und C genannten Informationen 

vierteljährlich der für das Register gemäß dem vorliegenden Artikel zuständigen 

Behörde zu melden. 
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(10) Im Falle der individuellen Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung melden die Hersteller, im Falle der kollektiven Erfüllung der 

Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung die betraute Organisation für 

Herstellerverantwortung oder im Falle der Erfüllung der Verpflichtungen der 

erweiterten Herstellerverantwortung durch die Wiederverwendungssysteme die 

Wiederverwendungssystembetreiber der zuständigen Behörde jährlich für jedes 

vorangegangene Kalenderjahr die in Anhang IX Teil D aufgeführten Informationen. 

Nach nationalem Recht können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Behörden, die für die 

Organisation der Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen zuständig sind, die in 

Anhang IX Teil D aufgeführten Informationen übermitteln. 

(11) Die für das Register zuständige Behörde 

a) erhält die Anträge auf Registrierung von Herstellern nach Absatz 2 über ein 

elektronisches Datenverarbeitungssystem, dessen Einzelheiten auf der Website der 

zuständigen Behörde dargelegt werden; 

b) gibt Registrierungsanträgen innerhalb von höchstens zwölf Wochen ab dem 

Zeitpunkt, an dem alle Informationen gemäß den Absätzen 5 und 6 vorgelegt worden 

sind, statt und erteilt eine Registrierungsnummer; 

c) kann die Modalitäten bezüglich der Anforderungen und des Verfahrens der 

Registrierung festlegen, ohne den in den Absätzen 5 und 6 festgelegten 

Anforderungen wesentliche Anforderungen hinzuzufügen; 

d) kann von den Herstellern für die Bearbeitung der in Absatz 2 genannten Anträge 

kostenbasierte und verhältnismäßige Gebühren verlangen; 

e) empfängt die in den Absätzen 7 und 8 genannte Berichterstattung und überwacht sie. 
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(12) Der Hersteller oder, falls anwendbar, der vom Hersteller Bevollmächtigte für die erweiterte 

Herstellerverantwortung oder die Organisation für Herstellerverantwortung meldet der 

zuständigen Behörde unverzüglich alle Änderungen der in der Registrierung enthaltenen 

Informationen und die endgültige Einstellung der erstmaligen Bereitstellung der in der 

Registrierung genannten Verpackungen oder verpackten Produkte auf dem Markt des 

betreffenden Mitgliedstaats. Ein Hersteller wird drei Jahre nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die Registrierung des Herstellers abläuft, aus dem Register 

gestrichen, wenn er als Hersteller nicht mehr existiert. 

(13) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Verzeichnis der registrierten Hersteller leicht 

und öffentlich zugänglich und kostenlos ist. Die Vertraulichkeit in Bezug auf 

wirtschaftlich sensible Informationen im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten ist jedoch zu wahren. Die Liste 

der registrierten Hersteller musss maschinenlesbar, sortierbar und durchsuchbar sein 

und offenen Standards für die Nutzung durch Dritte genügen. 

(14) Die Kommission erlässt bis zum  ... [12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

Durchführungsrechtsakte, um das Format für die Eintragung im Register und für die 

Berichterstattung an das Register, die erforderliche Granularität der zu meldenden Daten 

sowie die Verpackungsarten und Materialkategorien, die Gegenstand der Berichterstattung 

sind, festzulegen. 
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Das Format für die Berichterstattung muss interoperabel sein, auf offenen Standards 

und maschinenlesbaren Daten beruhen und über ein interoperables Datenaustauschnetz 

ohne Anbieterbindung übertragbar sein. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 45  

Erweiterte Herstellerverantwortung 

(1) Im Rahmen der in den Artikeln 8 und 8a der Richtlinie 2008/98/EG und in diesem 

Abschnitt festgelegten Regelungen tragen die Hersteller ▌eine erweiterte 

Herstellerverantwortung für die Verpackungen oder verpackten Produkte, die sie 

▌erstmals auf dem Markt eines Mitgliedstaats bereitstellen. 

(2) Über die in Artikel 8a Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2008/98/EG genannten 

Kosten hinaus müssen die vom Hersteller gezahlten Finanzbeiträge folgende Kosten 

abdecken: 

a) Kosten für die Kennzeichnung von Abfallbehältern für die Sammlung von 

Verpackungsabfällen gemäß Artikel 13; und 
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b) Kosten für die Durchführung von Erhebungen über die Zusammensetzung 

gesammelter gemischter Siedlungsabfälle gemäß der Durchführungsverordnung 

(EU) 2023/595 der Kommission72 und gemäß den nach Artikel 56 Absatz 7 

Buchstabe a der vorliegenden Verordnung zu erlassenden 

Durchführungsrechtsakten, falls jene Durchführungsrechtsakte eine 

Verpflichtung zur Durchführung solcher Erhebungen vorsehen. 

Die abzudeckenden Kosten werden auf transparente, verhältnismäßige, 

diskriminierungsfreie und effiziente Weise festgelegt. 

(3) Ein Hersteller im Sinne von Artikel 3 Nummer 15 Buchstabe c benennt mittels 

schriftlicher Vollmacht einen Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung 

in jedem Mitgliedstaat, in dem er erstmals Verpackungen in auf dem Markt bereitstellt, mit 

Ausnahme des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist. Die Mitgliedstaaten können 

vorsehen, dass in Drittländern niedergelassene Hersteller bei der erstmaligen 

Bereitstellung verpackter Produkte auf dem Markt in ihrem Hoheitsgebiet durch 

schriftliches Mandat einen Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung 

benennen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass, wenn in diesem Mitgliedstaat ein 

automatisierter Datenabgleich mit dem nationalen Register vorgesehen ist, dies für die 

Überprüfung nach den Buchstaben a und b gilt. 

                                                
72 Durchführungsverordnung (EU) 2023/595 der Kommission vom 16. März 2023 zur 

Festlegung des Formulars für die Übersicht über die auf nicht recycelten 
Verpackungsabfällen aus Kunststoff basierenden Eigenmittel gemäß der Verordnung (EU, 
Euratom) 2021/770 des Rates (ABl. L 79 vom 17.3.2023, S. 151). 
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(5) Für die Zwecke der Einhaltung von Artikel 30 Absatz 1 Buchstaben d und e der 

Verordnung (EU) 2022/2065, holen unter Kapitel III Abschnitt 4 der Verordnung 

(EU) 2022/2065 fallende Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern ermöglichen, 

mit Herstellern Fernabsatzverträge zu schließen, von den Herstellern, die in der Union 

ansässigen Verbrauchern Verpackungen anbieten, die folgenden Informationen ein, bevor 

sie ihnen ermöglichen, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen: 

a) Informationen über die Registrierung der Hersteller gemäß Artikel 44 in dem 

Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher ansässig ist, und die Registriernummer(n) des 

Herstellers in diesem Register; 

b) eine Selbstbescheinigung des Herstellers, in der bestätigt wird, dass er nur 

Verpackungen anbietet, für die die in den Absätzen 1 und 3 dieses Artikels 

genannten Anforderungen der erweiterten Herstellerverantwortung in dem 

Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher ansässig ist, erfüllt sind. 

Verkauft ein Hersteller seine Produkte über den Online-Marktplatz, so kann der 

Anbieter der Online-Plattform den Verpflichtungen gemäß Artikel 45 Absatz 2 im Namen 

der Hersteller im schriftlichen Auftrag nachkommen. 

(6) Nach Erhalt der in Absatz 5 genannten Informationen und bevor er den Herstellern die 

Nutzung seiner Dienste ermöglicht, bemüht sich der Anbieter von Online-Plattformen 

nach besten Kräften, zu bewerten, ob die erhaltenen Informationen vollständig und 

zuverlässig sind. 
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Artikel 46  

Organisation für Herstellerverantwortung 

(1) Die Hersteller können einer gemäß Artikel 47 zur Wahrnehmung der 

Herstellerverantwortung zugelassenen Organisation die Wahrnehmung der erweiterten 

Herstellerverantwortung in ihrem Namen übertragen. Die Mitgliedstaaten können 

Maßnahmen erlassen, um die Betrauung einer Organisation für Herstellerverantwortung 

verbindlich vorzuschreiben. 

(2) Sind im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats mehrere Organisationen für 

Herstellerverantwortung befugt, im Namen der Hersteller Verpflichtungen der erweiterten 

Herstellerverantwortung zu erfüllen, so stellt der Mitgliedstaat sicher, dass die 

Organisationen für Herstellerverantwortung und die Hersteller, die keine Organisation für 

Herstellerverantwortung betraut haben, zusammen das gesamte Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 47 Absatz 3, Artikel 48 und 

Artikel 50 abdecken. Die Mitgliedstaaten betrauen die zuständige Behörde oder benennen 

einen unabhängigen Dritten, um zu überwachen, dass die Organisationen für 

Herstellerverantwortung ihre Verpflichtungen in koordinierter Weise erfüllen. 

(3) Die Organisationen für Herstellerverantwortung gewährleisten die Vertraulichkeit 

unternehmensinterner oder einzelnen Herstellern oder ihren Bevollmächtigten direkt 

zuordenbarer Daten in ihrem Besitz. 
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(4) Zusätzlich zu den in Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe e der Richtlinie 2008/98/EG genannten 

Informationen veröffentlichen Organisationen für Herstellerverantwortung auf ihren 

Websites mindestens einmal jährlich ▌Informationen über die Menge der Verpackungen 

oder verpackten Produkte, die auf dem Markt eines Mitgliedstaats erstmals bereitgestellt 

wurden, und über den Umfang der zurückgewonnenen und recycelten Materialien im 

Verhältnis zur Menge der Verpackungen, für die sie Verpflichtungen der 

Herstellerverantwortung erfüllt haben. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass 

Behörden, die für die Organisation der Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen 

zuständig sind, auf ihren Websites mindestens einmal jährlich Informationen über die 

Menge der verwerteten und recycelten Materialien im Verhältnis zur Menge der in ihrem 

Hoheitsgebiet anfallenden Verpackungsabfälle veröffentlichen. 

(5) Die Organisationen für Herstellerverantwortung stellen sicher, dass Hersteller 

unabhängig von ihrer Herkunft oder Größe gleich behandelt werden, ohne die 

Hersteller kleiner Verpackungsmengen – einschließlich kleiner und mittlerer 

Unternehmen – unverhältnismäßig zu belasten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=


 

 220 

Artikel 47  

Zulassung zur Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung 

(1) Im Falle der individuellen Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung beantragt ein Hersteller eine Zulassung bei der zuständigen 

Behörde; im Falle der kollektiven Erfüllung der Verpflichtungen der erweiterten 

Herstellerverantwortung obliegt dies den Organisationen, die mit der 

Herstellerverantwortung betraut wurden. 

(2) Die Maßnahmen des Mitgliedstaats zur Festlegung von Verwaltungs- und 

Verfahrensvorschriften gemäß Artikel 40 enthalten die Anforderungen und Einzelheiten 

des Zulassungsverfahrens, die abhängig davon, ob die Verpflichtungen der erweiterten 

Herstellerverantwortung individuell oder kollektiv erfüllt werden, variieren können, sowie 

die Modalitäten für die Überprüfung der Einhaltung, einschließlich der von den Herstellern 

oder den Organisationen für Herstellerverantwortung zu diesem Zweck vorzulegenden 

Informationen. Das Zulassungsverfahren umfasst Anforderungen an die Überprüfung der 

Vorkehrungen, die getroffen wurden, um die Einhaltung der Anforderungen gemäß Absatz 

3 sicherzustellen, sowie Fristen für diese Überprüfung, die achtzehn Monate ab der 

Einreichung eines vollständigen Antragsdossiers nicht überschreiten dürfen. Diese 

Überprüfung wird von einer zuständigen Behörde oder einem unabhängigen 

Sachverständigen durchgeführt, der über das Ergebnis einen Prüfbericht erstellt. Der 

unabhängige Sachverständige muss unabhängig von der zuständigen Behörde und den 

Organisationen für Herstellerverantwortung oder den zur individuellen Erfüllung befugten 

Herstellern sein. 
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(3) Die von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 festzulegenden Maßnahmen umfassen 

Maßnahmen, die sicherstellen, dass 

a) die Anforderungen gemäß Artikel 8a Absatz 3 Buchstaben a bis d der 

Richtlinie 2008/98/EG erfüllt sind; 

b) die vom Hersteller oder von der Organisation für Herstellerverantwortung ergriffenen 

oder bezahlten Maßnahmen ausreichen, um gemäß Artikel 48 Absätze 1 und 3 und 

Artikel 50 die Rückgabe und Abfallbewirtschaftung aller Verpackungsabfälle 

kostenlos für Verbraucher zu ermöglichen, in einer Häufigkeit, die verhältnismäßig 

zu dem abgedeckten Gebiet und Volumen ist, und in Bezug auf Menge und Art der 

Verpackungen oder verpackten Produkte, die von diesem Hersteller oder den 

Herstellern, in deren Auftrag die Organisation für Herstellerverantwortung handelt,  

auf dem Markt eines Mitgliedstaats erstmals bereitgestellt werden; 

c) die zu diesem Zweck erforderlichen Vorkehrungen (darunter vorläufige 

Vereinbarungen) mit Vertreibern, Behörden oder Dritten getroffen wurden, die in 

ihrem Namen Abfallbewirtschaftung durchführen; 

d) die erforderlichen Sortier- und Recyclingkapazitäten vorhanden sind, um 

sicherzustellen, dass die gesammelten Verpackungsabfälle anschließend einer 

Vorbehandlung und einem hochwertigen Recycling unterzogen werden; 

e) die Anforderung gemäß Absatz 6 erfüllt ist. 
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(4) Die Hersteller oder die Organisationen für Herstellerverantwortung melden der 

zuständigen Behörde unverzüglich alle Änderungen der im Zulassungsantrag enthaltenen 

Informationen, alle Änderungen, die die Modalitäten der Ermächtigung betreffen, oder die 

endgültige Einstellung ihrer Tätigkeit. Die zuständige Behörde kann beschließen, die 

betreffende Zulassung entsprechend den gemeldeten Änderungen zu ändern. 

(5) Die zuständige Behörde kann entscheiden, die betreffende Zulassung zu widerrufen, 

insbesondere wenn der Hersteller oder die Organisation für Herstellerverantwortung die 

Anforderungen in Bezug auf die Organisation der Behandlung von Verpackungsabfällen 

nicht mehr erfüllt oder es in Bezug auf andere Verpflichtungen der erweiterten 

Herstellerverantwortung gemäß den im Einklang mit den Artikeln 8 und 8a der 

Richtlinie 2008/98/EG und mit dem vorliegenden Abschnitt festgelegten Regelungen 

etwa versäumt, der zuständigen Behörde Bericht zu erstatten oder Änderungen zu melden, 

die die Zulassungsbedingungen betreffen, oder den Betrieb eingestellt hat. 

(6) Der Hersteller bzw. die benannte Organisation für Herstellerverantwortung, je nachdem, ob 

die Erfüllung der Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung individuell oder 

kollektiv erfolgt, bietet eine angemessene Garantie zur Deckung der Kosten im 

Zusammenhang mit Abfallbewirtschaftungstätigkeiten, die der Hersteller oder die 

Organisation für Herstellerverantwortung im Falle der Nichteinhaltung der Verpflichtungen 

im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung, auch bei einer endgültigen 

Einstellung des Betriebs oder bei Insolvenz, zu tragen hat. Die Mitgliedstaaten können 

zusätzliche Anforderungen in Bezug auf diese Garantie festlegen. Eine solche Garantie 

kann die Form eines öffentlichen Fonds haben, der aus Gebühren der Hersteller 

finanziert wird und für den ein Mitgliedstaat gesamtschuldnerisch haftet. 
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ABSCHNITT 4 

RÜCKNAHME-, SAMMEL- UND PFANDSYSTEME 

Artikel 48  

Rücknahme- und Sammelsysteme 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Systeme und Infrastrukturen für die Rücknahme 

und getrennte Sammlung aller bei den Endabnehmern anfallenden Verpackungsabfälle 

eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass sie im Einklang mit den Artikeln 4, 10 

und 13 der Richtlinie 2008/98/EG behandelt werden, und um die Vorbereitung für die 

Wiederverwendung und für ein hochwertiges Recycling zu erleichtern. Verpackungen, die 

den Kriterien der recyclingorientierten Gestaltung gemäß den nach Artikel 6 Absatz 4 

dieser Richtlinie angenommenen delegierten Rechtsakten entsprechen, werden für das 

Recycling gesammelt. Die Verbrennung und Deponierung solcher Verpackungen ist 

nicht zulässig, mit Ausnahme von Abfällen aus anschließenden Vorgängen der 

Behandlung getrennt gesammelter Verpackungsabfälle, bei denen das Recycling nicht 

möglich ist oder nicht das beste Umweltergebnis liefert. 

(2) Um ein qualitativ hochwertiges Recycling zu erleichtern, stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass umfassende Infrastrukturen für die Sammlung und Sortierung vorhanden 

sind, um das Recycling zu erleichtern und die Verfügbarkeit von Kunststoffrohstoffen 

für das Recycling sicherzustellen. Solche Systeme können einen vorrangigen Zugang zu 

recycelten Materialien für die Verwendung in Anwendungen ermöglichen, bei denen die 

hohe Qualität des recycelten Materials erhalten bleibt oder so zurückgewonnen wird, 

dass es weiter recycelt und auf dieselbe Weise und für eine ähnliche Anwendung mit 

einem möglichst geringen Verlust an Menge, Qualität oder Funktion verwendet werden 

kann. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können für bestimmte Formate von Abfällen Ausnahmen von der 

Verpflichtung zur Rücknahme und getrennten Sammlung in Absatz 1 zulassen, sofern 

die gemeinsame Sammlung dieser Verpackungsabfälle oder von Fraktionen dieser 

Verpackungsabfällen oder zusammen mit anderen Abfällen die Eignung dieser 

Verpackungsabfälle oder Fraktionen davon, einer Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

zum Recycling oder zu anderen Verwertungsverfahren gemäß den Artikeln 4 und 13 der 

Richtlinie 2008/98/EG unterzogen zu werden, nicht beeinträchtigt und der Output dieser 

Verfahren von vergleichbarer Qualität ist wie bei der getrennten Sammlung. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Systeme 

a) stehen den Wirtschaftsakteuren aus den betreffenden Sektoren, den zuständigen 

Behörden und Dritten, die in ihrem Namen Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen 

durchführen, offen; 

b) decken das gesamte Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats und alle Verpackungsabfälle 

aus allen Verpackungsarten und Tätigkeiten ab und berücksichtigen die 

Bevölkerungsgröße, das erwartete Volumen und die voraussichtliche 

Zusammensetzung der Verpackungsabfälle sowie die Zugänglichkeit und die Nähe 

zu den Endabnehmern; sie umfassen die getrennte Sammlung in öffentlichen 

Räumen, Geschäftsräumen und Wohngebieten, die von ausreichender Kapazität sein 

muss; 

c) stehen auch Importprodukten offen, die im Hinblick auf die Modalitäten und 

etwaigen Gebühren für den Zugang zu den Systemen, die so beschaffen sein müssen, 

dass gemäß dem AEUV keine Handelshemmnisse oder Wettbewerbsverzerrungen 

entstehen, und im Hinblick auf alle weiteren Bedingungen keine Benachteiligung 

erfahren dürfen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können die Beteiligung öffentlicher Abfallbewirtschaftungssysteme 

an der Organisation der in Absatz 1 genannten Systeme vorsehen. 

(6) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um das Recycling von Verpackungsabfällen zu 

fördern, welches den Qualitätsnormen für die Verwendung recycelter Materialien in 

einschlägigen Sektoren entspricht. 

▌ 

(7) Die Mitgliedstaaten können sicherstellen, dass Verpackungsabfälle, die nicht getrennt 

gesammelt werden, vor der Beseitigung oder energetischen Verwertung sortiert werden, 

um Verpackungen, die für das Recycling bestimmt sind, zu entnehmen. 

Artikel 49 

Verbindliche Sammlung 

Bis zum 1. Januar 2029 legen die Mitgliedstaaten verbindliche Sammelzielvorgaben fest und 

treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Sammlung der in Artikel 52 

aufgeführten Materialien mit den Recyclingzielen gemäß Artikel 52 und den Zielvorgaben für 

den verbindlichen Rezyklatanteil gemäß Artikel 7 im Einklang steht. 

Artikel 50  

Pfand- und Rücknahmesysteme 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen bis zum 1. Januar 2029 die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass bei mindestens 90 % nach Gewicht pro Jahr der folgenden 

Verpackungsformate, die in einem bestimmten Kalenderjahr erstmals auf dem Markt des 

betreffenden Mitgliedstaats bereitgestellt werden, die getrennte Sammlung erfolgt: 

a) Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei 

Litern und 
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b) Einweggetränkebehälter aus Metall mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei 

Litern. 

Die Mitgliedstaaten, können die Menge der ab dem Verpackungsort auf dem Markt 

anfallenden Verpackungsabfälle zur Berechnung der Zielvorgaben gemäß den 

Buchstaben a und b, die im Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 53 Absatz 2 

festgelegt sind, heranziehen. 

(2) Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele treffen die Mitgliedstaaten die 

erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Pfandsysteme für die in Absatz 1 

aufgeführten einschlägigen Verpackungsformate eingerichtet werden, und um 

sicherzustellen, dass an der Verkaufsstelle eine Pfandgebühr erhoben werden muss. Die 

Mitgliedstaaten können Wirtschaftsakteure von der Pfanderhebung ausnehmen, wenn 

ein Produkt in den Räumlichkeiten des Gastgewerbes verzehrt wird, sofern das Öffnen 

der Pfandverpackung, der Konsum des Produkts und die Rückgabe der leeren 

Pfandverpackungen in den Räumlichkeiten des Gastgewerbes erfolgt. 

Die Verpflichtung gemäß Unterabsatz 1 Satz 1 gilt nicht für Transportverpackungen für 

a) Wein und Kategorien von Weinbauerzeugnissen gemäß Anhang VII Teil II 

Nummern 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 und 17 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 oder 

für aromatisierte Weinerzeugnisse im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 251/2014;b)

 Weinerzeugnissen und aromatisierten Weinerzeugnissen ähnliche Erzeugnisse aus 

anderen Früchten als Weintrauben und Gemüse sowie andere gegorene Getränken 

des KN-Codes 2206 00; 
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c) alkoholbasierte alkoholhaltige Getränke, die unter die Position 2208 der 

Kombinierten Nomenklatur in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 

fallen; 

d) Milch und Milcherzeugnisse gemäß Anhang I Teil XVI der Verordnung (EG) 

Nr. 1308/2013. 

Die Mitgliedstaaten können Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und 

Einweggetränkebehälter aus Metall mit einem Fassungsvermögen von weniger als 

0,1 Litern von der Teilnahme an Pfand- und Rücknahmesystemen ausnehmen, wenn 

eine solche Teilnahme technisch nicht möglich ist. 

(3) ▌ Die Mitgliedstaaten können unter folgenden Bedingungen von der Verpflichtung nach 

Absatz 2 ausgenommen werden: 

a) Die Quote der getrennten Sammlung gemäß Artikel 48 Absätze 4 und 6 des 

jeweiligen Verpackungsformats, die der Kommission gemäß Artikel 56 Absatz 1 

Buchstabe c gemeldet wurde, beträgt nach Gewicht mehr als 80 % der 

entsprechenden Verpackungen, die im Kalenderjahr 2026 erstmals im Hoheitsgebiet 

dieses Mitgliedstaats auf dem Markt bereitgestellt wurden. Wurde der Kommission 

noch keine solche Berichterstattung übermittelt, so begründet der Mitgliedstaat auf 

der Grundlage geprüfter nationaler Daten und einer Beschreibung der durchgeführten 

Maßnahmen, dass die Bedingungen für die Ausnahme gemäß diesem Absatz erfüllt 

sind; 
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b) spätestens 12 Monate vor Ablauf der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Frist 

übermittelt der Mitgliedstaat der Kommission seinen Antrag auf Ausnahme und legt 

einen Umsetzungsplan vor, der eine Strategie mit konkreten Maßnahmen enthält, 

einschließlich eines Zeitplans, um sicherzustellen, dass die in Absatz 1 genannte 

Sammelquote von 90 % der Verpackungen nach Gewicht erreicht wird. 

(4) Innerhalb von drei Monaten ab dem Eingang des im Einklang mit Absatz 3 Buchstabe b 

vorgelegten Umsetzungsplans kann die Kommission einen Mitgliedstaat auffordern, den 

Umsetzungsplan zu überarbeiten, falls sie der Ansicht ist, dass der Plan nicht den 

Anforderungen nach Buchstabe b des genannten Absatzes entspricht. Der betreffende 

Mitgliedstaat legt innerhalb von drei Monaten ab dem Eingang der Aufforderung der 

Kommission einen überarbeiteten Plan vor. 

(5) Sinkt die Quote der getrennten Sammlung der in Absatz 1 genannten Verpackungen in 

einem Mitgliedstaat und liegt sie in drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren für ein 

bestimmtes in Verkehr gebrachtes Verpackungsformat unter 90 % nach Gewicht, so teilt 

die Kommission dem betreffenden Mitgliedstaat mit, dass die Ausnahmeregelung nicht 

mehr gilt. Das Pfand- und Rücknahmesystem ist bis zum 1. Januar des zweiten 

Kalenderjahres einzurichten, das auf das Jahr folgt, in dem die Kommission dem 

betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt hat, dass die Ausnahmeregelung nicht mehr gilt. 

(6) Die Mitgliedstaaten bemühen sich, Pfand- und Rücknahmesysteme insbesondere für 

Einweggetränkeflaschen aus Glas und Getränkekartons ▌einzurichten und 

aufrechtzuerhalten. Die Mitgliedstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass Pfand- und 

Rücknahmesysteme für Einwegverpackungsformate, insbesondere für 

Einweggetränkeflaschen aus Glas, soweit technisch und wirtschaftlich machbar, 

gleichermaßen für wiederverwendbare Verpackungen verfügbar sind. 
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(7) Ein Mitgliedstaat kann unter Einhaltung der allgemeinen Vorschriften des AEUV und 

entsprechend den Bestimmungen dieser Verordnung Anforderungen festlegen, die über die 

in diesem Artikel festgelegten Mindestanforderungen hinausgehen, wie etwa die 

Möglichkeit, in Absatz 2 Buchstaben a und b aufgeführte Verpackungen sowie 

Verpackungen für andere Erzeugnisse oder aus anderen Materialien aufzunehmen. 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Möglichkeit der Rückgabe wiederverwendbarer 

Verpackungen mit ähnlichem Zweck und ähnlichem Format wie in Absatz 1 dargelegt 

sowie die Rücknahmestellen für diese Verpackungen für die Endabnehmer so zweckmäßig 

sind wie die Möglichkeit, Einwegverpackungen an ein Pfand- und Rücknahmesystem 

zurückzugeben. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen bis zum 1. Januar 2029 sicher, dass mindestens die nach 

Absatz 2 eingerichteten Pfand- und Rücknahmesysteme nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung die in Anhang X aufgeführten Mindestkriterien erfüllen. 

Die in Anhang X aufgeführten Mindestkriterien gelten nicht für Pfand- und 

Rücknahmesysteme, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung eingerichtet wurden 

und mit denen das in Absatz 1 festgelegte 90%-Ziel bis zum 1. Januar 2029 erreicht 

wird. Die Mitgliedstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass die bestehenden Pfand- 

und Rücknahmesysteme bei der ersten Überprüfung den Mindestanforderungen in 

Anhang X entsprechen. Wird das 90%-Ziel nicht bis zum 1. Januar 2029 erreicht, so 

müssen die bestehenden Pfand- und Rücknahmesysteme die Mindestanforderungen in 

Anhang X spätestens bis zum 1. Januar 2035 erfüllen. 
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Bis zum 1. Januar 2038 bewertet die Kommission in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten die Umsetzung dieses Artikels und ermittelt, wie die Interoperabilität des 

Pfand- und Rücknahmesystems maximiert werden kann. 

(10) Die in Anhang X aufgeführten Mindestkriterien gelten nicht für Gebiete in äußerster 

Randlage, wie sie in Artikel 349 Unterabsatz 4 AEUV anerkannt sind, wobei ihren 

lokalen Besonderheiten Rechnung zu tragen ist. 

ABSCHNITT 5 

WIEDERVERWENDUNG UND WIEDERBEFÜLLUNG 

Artikel 51  

Wiederverwendung und Wiederbefüllung 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um die Einrichtung von Systemen für die 

Wiederverwendung und für die umweltgerechte Wiederbefüllung von Verpackungen mit 

ausreichenden Anreizen für die Rückgabe zu fördern. Diese Systeme müssen den 

Anforderungen der Artikel 27 und 28 sowie des Anhangs VI dieser Verordnung 

entsprechen und dürfen weder die Lebensmittelhygiene noch die Sicherheit der 

Verbraucher gefährden. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können Folgendes umfassen: 

a) Pfand- und Rücknahmesysteme, die den Mindestanforderungen des Anhangs X für 

wiederverwendbare Verpackungen und für andere Verpackungsformate als die in 

Artikel 50 Absatz 1 genannten entsprechen; 
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b) Rückgriff auf wirtschaftliche Anreize, einschließlich Anforderungen an die 

Endvertreiber zur Erhebung von Gebühren für die Verwendung von 

Einwegverpackungen und zur Unterrichtung der Verbraucher über die Kosten 

solcher Verpackungen in der Verkaufsstelle; 

c) Anforderungen an die Erzeuger oder Endvertreiber, einen bestimmten Prozentsatz 

anderer als den unter die Zielvorgaben gemäß Artikel 29 fallenden Produkte in 

wiederverwendbaren Verpackungen im Rahmen eines Wiederverwendungssystems 

oder mittels Wiederbefüllung bereitzustellen, sofern dies nicht zu Verzerrungen auf 

dem Binnenmarkt oder zu Handelshemmnissen für Produkte aus anderen 

Mitgliedstaaten führt. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung 

und Pfandsysteme einen Mindestanteil ihres Budgets für die Finanzierung von 

Reduzierungs- und Präventionsmaßnahmen bereitstellen. 

ABSCHNITT 6 

RECYCLINGZIELE UND FÖRDERUNG DES RECYCLINGS 

Artikel 52  

Recyclingziele und Förderung des Recyclings 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die folgenden 

Recyclingziele für ihr gesamtes Hoheitsgebiet zu erreichen: 

a) bis 31. Dezember 2025 mindestens 65 % des Gewichts aller anfallenden 

Verpackungsabfälle; 
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b) bis 31. Dezember 2025 die folgenden Mindestprozentsätze in Bezug auf das Gewicht 

der jeweiligen spezifischen Materialien, die in den anfallenden Verpackungsabfällen 

enthalten sind: 

i) 50 % bei Kunststoffen 

ii) 25 % bei Holz 

iii) 70 % bei Eisenmetallen 

iv) 50 % bei Aluminium 

v) 70 % bei Glas 

vi) 75 % bei Papier und Karton 

c) bis 31. Dezember 2030 mindestens 70 % des Gewichts aller anfallenden 

Verpackungsabfälle; 

d) bis 31. Dezember 2030 die folgenden Mindestprozentsätze in Bezug auf das Gewicht 

der jeweiligen spezifischen Materialien, die in den anfallenden Verpackungsabfällen 

enthalten sind: 

i) 55 % bei Kunststoffen 

ii) 30 % bei Holz 

iii) 80 % bei Eisenmetallen 
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iv) 60 % bei Aluminium 

v) 75 % bei Glas 

vi) 85 % bei Papier und Karton 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstaben a und c kann ein Mitgliedstaat die in Absatz 1 

Buchstabe b Ziffern i bis vi und Buchstabe d Ziffern i bis vi genannten Fristen unter 

folgenden Bedingungen um bis zu fünf Jahre verlängern: 

a) Die Abweichung von den Zielen im Verlängerungszeitraum beschränkt sich auf 

höchstens 15 Prozentpunkte bei einem einzelnen Ziel oder aufgeteilt auf zwei Ziele; 

b) die Recyclingquote für ein einzelnes Ziel sinkt infolge der Abweichung von den 

Zielen im Verlängerungszeitraum nicht auf unter 30 %; 

c) die Recyclingquote für ein einzelnes Ziel nach Absatz 1 Buchstabe b Ziffern v und vi 

sinkt infolge der Abweichung von den Zielen im Verlängerungszeitraum nicht auf 

unter 60 %, und die Recyclingquote für ein einzelnes Ziel nach Absatz 1 

Buchstabe d Ziffern v und vi sinkt nicht unter 70 %, und 
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d) spätestens 24 Monate vor Ablauf der jeweiligen Frist gemäß Absatz 1 Buchstaben b 

und d dieses Artikels teilt der Mitgliedstaat der Kommission seine Absicht mit, die 

Frist zu verlängern, und legt der Kommission einen Umsetzungsplan gemäß 

Anhang XI der vorliegenden Verordnung vor, der mit einem gemäß Artikel 11 

Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2008/98/EG vorgelegten Umsetzungsplan 

kombiniert werden kann. 

(3) Innerhalb von drei Monaten ab dem Eingang des im Einklang mit Absatz 2 Buchstabe d 

vorgelegten Umsetzungsplans kann die Kommission den Mitgliedstaat auffordern, diesen 

Plan zu überarbeiten, falls sie der Ansicht ist, dass der Plan nicht den Anforderungen nach 

Anhang XI entspricht. Der betreffende Mitgliedstaat legt innerhalb von drei Monaten ab 

dem Eingang der Aufforderung der Kommission einen überarbeiteten Plan vor. Ist die 

Kommission der Auffassung, dass der Plan nach wie vor nicht den Anforderungen des 

Anhangs XI entspricht – was bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass die 

Mitgliedstaaten in der Lage sein werden, die Ziele innerhalb der vom Mitgliedstaat 

beantragten zusätzlichen Frist, jedoch nicht in mehr als fünf Jahren, zu erreichen –, so 

lehnt die Kommission den Umsetzungsplan ab, und die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, 

die Zielvorgaben innerhalb der in Absatz 1 Buchstaben a und c des vorliegenden Artikels 

festgelegten Fristen zu erreichen. 

(4) Bis zum … [sieben Jahre nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

überprüft die Kommission die in Absatz 1 Buchstaben c und d festgelegten Zielvorgaben, 

um sie zu erhöhen oder weitere Ziele festzulegen. Zu diesem Zweck legt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der, wenn die Kommission 

dies für angemessen hält, von einem Legislativvorschlag begleitet wird. 
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(5) Die Mitgliedstaaten fördern, sofern dies sinnvoll ist, die Verwendung von Materialien aus 

recycelten Verpackungsabfällen bei der Herstellung von Verpackungen und sonstigen 

Produkten durch 

a) die Verbesserung der Marktbedingungen für diese Materialien; 

b) die Überprüfung bestehender Vorschriften, die die Verwendung solcher Materialien 

verhindern. 

(6) Ein Mitgliedstaat kann unter Einhaltung der allgemeinen Vorschriften des AEUV und 

entsprechend den Bestimmungen dieser Verordnung Anforderungen festlegen, die über die 

in diesem Artikel festgelegten Mindestziele hinausgehen. 

Artikel 53  

Vorschriften für die Berechnung der Erfüllung der Recyclingziele 

(1) Ob die Zielvorgaben gemäß Artikel 52 Absatz 1 erreicht wurden, wird nach den 

Bestimmungen dieses Artikels berechnet. 

(2) Die Mitgliedstaaten berechnen das Gewicht der in einem bestimmten Kalenderjahr 

angefallenen Verpackungsabfälle. Die in einem Mitgliedstaat anfallenden 

Verpackungsabfälle müssen vollständig berechnet werden. 

Die Methode zur Berechnung der anfallenden Verpackungsabfälle beruht auf folgenden 

Ansätzen:  

a) Die in einem Mitgliedstaat in dem betreffenden Jahr auf dem Markt 

bereitgestellten Verpackungen oder 
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b) die Menge der in demselben Jahr in dem betreffenden Mitgliedstaat anfallenden 

Verpackungsabfälle. 

Die Berechnungen auf der Grundlage der beiden unter den Buchstaben a und b 

genannten Ansätze werden angepasst, um die Vergleichbarkeit, Zuverlässigkeit und 

Vollständigkeit der Ergebnisse im Einklang mit den Anforderungen und Überprüfungen 

zu gewährleisten, die im Rahmen des in Artikel 56 Absatz 7 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakts festzulegen sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten berechnen das Gewicht der in einem bestimmten Kalenderjahr 

recycelten Verpackungsabfälle. Das Gewicht der recycelten Verpackungsabfälle wird 

berechnet als das Gewicht der zu Abfall gewordenen Verpackungen, die, nachdem sie alle 

erforderlichen Prüf-, Sortier- und sonstigen vorgeschalteten Verfahren durchlaufen haben, 

die dazu dienen, Abfallmaterialien zu entfernen, die anschließend nicht mehr 

weiterverarbeitet werden, und für ein hochwertiges Recycling zu sorgen, dem 

Recyclingverfahren zugeführt werden, durch das Abfallmaterialien tatsächlich zu 

Produkten, Materialien oder Stoffen weiterverarbeitet werden. 

(4) Bei Verbundverpackungen und anderen Verpackungen, die aus mehr als einem Material 

bestehen, ist jedes in der Verpackung enthaltene Material zu berechnen und anzugeben. Die 

Mitgliedstaaten können von dieser Anforderung abweichen, sofern ein bestimmtes Material 

einen unwesentlichen Teil der Verpackungseinheit und in jedem Fall nicht mehr als 5 % der 

Gesamtmasse der Verpackungseinheit ausmacht. 

▌ 
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(5) Für die Zwecke von Absatz 3 wird das Gewicht der recycelten Verpackungsabfälle 

bestimmt, wenn die Abfälle dem Recyclingverfahren zugeführt werden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes kann das Gewicht der recycelten 

Verpackungsabfälle anhand des Outputs eines Abfallsortiervorgangs bestimmt werden, 

sofern 

a) dieser Output anschließend recycelt wird; 

b) das Gewicht der Materialien oder Stoffe, die im Rahmen weiterer Verfahren vor dem 

Recycling entfernt und anschließend nicht recycelt werden, nicht für das Gewicht der 

als recycelt gemeldeten Abfälle berücksichtigt wird. 

(6) Die Mitgliedstaaten errichten ein wirksames System für die Qualitätskontrolle und 

Rückverfolgbarkeit von Verpackungsabfällen, um die Einhaltung der Bedingungen der 

Absätze 2 bis 5 sicherzustellen. Dieses System kann gemäß Artikel 35 Absatz 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG eingerichtete elektronische Register oder technische 

Spezifikationen für die Qualitätsanforderungen für sortierte Abfälle umfassen. Darüber 

hinaus kann es durchschnittliche Verlustquoten für sortierte Abfälle für die einzelnen 

Abfallarten und Verfahren der Abfallbewirtschaftung umfassen, sofern auf andere Weise 

keine zuverlässigen Daten erhoben werden können. Die durchschnittlichen Verlustquoten 

werden anhand der Berechnungsmethode berechnet, die in dem gemäß Artikel 11a 

Absatz 10 der Richtlinie 2008/98/EG erlassenen delegierten Rechtsakt festgelegt ist. 
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(7) Die Menge an biologisch abbaubaren Verpackungsabfällen, die aerob oder anaerob 

behandelt werden, kann als recycelt gezählt werden, wenn durch diese Behandlung 

Kompost, Gärrückstände oder ein anderer Output mit einem im Verhältnis zum Input 

vergleichbaren Rezyklatanteil erzeugt werden, die als recycelte Produkte, Materialien oder 

Stoffe verwendet werden. Wenn der Output auf Flächen aufgebracht wird, können ihn die 

Mitgliedstaaten als recyceltes Material anrechnen, wenn diese Verwendung Vorteile für die 

Landwirtschaft oder eine Verbesserung des Umweltzustands bewirkt. 

(8) Die Menge an Verpackungsabfallmaterialien, die aufgrund einer Vorbereitung für die 

Weiterverarbeitung nicht mehr als Abfälle anzusehen sind, kann nur dann als recycelt 

gezählt werden, wenn diese Materialien für eine anschließende Weiterverarbeitung in 

Produkte, Materialien oder Stoffe bestimmt sind, die für den ursprünglichen oder einen 

anderen Zweck verwendet werden. Materialien, die das Ende der Abfalleigenschaft erreicht 

haben und als Brennstoffe oder anderes Mittel zur Energieerzeugung verwendet, verbrannt, 

verfüllt oder auf Deponien abgelagert werden sollen, werden nicht als recycelt 

angerechnet. 

(9) Die Mitgliedstaaten können das Recycling von Metallen, die nach der Abfallverbrennung 

getrennt werden, im Verhältnis zum Anteil der verbrannten Verpackungsabfälle 

berücksichtigen, sofern die recycelten Metalle bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, die im 

Beschluss (EU) 2019/1004 der Kommission festgelegt sind. 

(10) Verpackungsabfälle, die in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden, um dort recycelt 

zu werden, können nur in Bezug auf den Mitgliedstaat als recycelt angerechnet werden, in 

dem sie gesammelt wurden. 
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(11) Verpackungsabfälle, die aus der Union ausgeführt werden, werden nur dann als von dem 

Mitgliedstaat, in dem sie gesammelt wurden, recycelt angerechnet, wenn die 

Anforderungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind und wenn der Ausführer gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 Unterlagen vorlegt, dass die Verbringung der Abfälle den 

Anforderungen der genannten Verordnung entspricht, einschließlich der Anforderung, dass 

die Behandlung der Verpackungsabfälle außerhalb der Union unter Bedingungen erfolgt 

ist, die den Anforderungen des einschlägigen Umweltrechts der Union ▌entsprechen. 

Artikel 54  

Vorschriften für die Berechnung der Erfüllung der Recyclingziele unter Einbeziehung der 

Wiederverwendung 

(1) Ein Mitgliedstaat kann beschließen, die Zielvorgaben nach Artikel 52 Absatz 1 für ein 

bestimmtes Jahr in angepasstem Umfang zu erreichen, indem der durchschnittliche Anteil 

an erstmals in Verkehr gebrachten wiederverwendbaren Verkaufsverpackungen, die in den 

vorangegangenen drei Jahren als Teil eines Systems zur Wiederverwendung von 

Verpackungen wiederverwendet wurden, berücksichtigt wird. 

Zur Berechnung des angepassten Umfangs wird Folgendes abgezogen: 

a) von den in Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben a und c festgelegten Zielvorgaben der 

Anteil der in Unterabsatz 1 genannten wiederverwendbaren Verkaufsverpackungen 

an allen in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen und 
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b) von den in Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben b und d festgelegten Zielvorgaben der 

Anteil der in Unterabsatz 1 genannten wiederverwendbaren Verkaufsverpackungen, 

die aus dem jeweiligen Verpackungsmaterial bestehen, an allen in Verkehr 

gebrachten Verkaufsverpackungen, die aus diesem Material bestehen. 

Zur Berechnung der Höhe des jeweiligen angepassten Umfangs dürfen nicht mehr als fünf 

Prozentpunkte des durchschnittlichen Anteils wiederverwendbarer Verkaufsverpackungen 

berücksichtigt werden. 

(2) Zur Berechnung der Zielvorgaben nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 52 

Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii, Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 52 Absatz 1 

Buchstabe d Ziffer ii kann ein Mitgliedstaat die Mengen an Verpackungen aus Holz 

berücksichtigen, die repariert und in der Folge wiederverwendet werden. 

ABSCHNITT 7 

INFORMATION UND BERICHTERSTATTUNG 

Artikel 55  

Informationen über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 8a Absatz 2 der Richtlinie 2008/98/EG und in Artikel 12 der 

vorliegenden Verordnung genannten Informationen stellen die Hersteller oder die gemäß 

Artikel 46 Absatz 1 betrauten Organisationen für Herstellerverantwortung oder die von 

den Mitgliedstaaten in Anwendung des Artikels 8a Absatz 2 der Richtlinie 2008/98/EG 

benannten Behörden den Endabnehmern, insbesondere den Verbrauchern, in Bezug auf 

Verpackungen, die die Hersteller im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liefern, folgende 

Informationen im Zusammenhang mit der Vermeidung und Bewirtschaftung von 

Verpackungsabfällen zur Verfügung: 

a) die Rolle der Endabnehmer bei der Abfallvermeidung, einschließlich bewährter 

Verfahren; 
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b) die geltenden Regelungen für die Wiederverwendung von Verpackungen; 

c) die Rolle der Endabnehmer bei der getrennten Sammlung von Verpackungsabfällen, 

einschließlich der Handhabung von Verpackungen, die gefährliche Produkte oder 

Abfälle enthalten; 

d) die Bedeutung der Etiketten und Zeichen, die gemäß Artikel 12 auf Verpackungen 

angebracht oder aufgedruckt sind oder in den Begleitdokumenten des verpackten 

Produkts zu sehen sind; 

e) die Auswirkungen auf die Umwelt, die menschliche Gesundheit oder die Sicherheit 

von Personen durch unsachgemäße Entsorgung von Verpackungsabfällen, wie 

Littering oder Entsorgung in gemischten Siedlungsabfällen, und die nachteiligen 

Umweltauswirkungen von Einwegverpackungen, insbesondere 

Kunststofftragetaschen; 

f) die Kompostierungseigenschaften und geeignete Abfallbewirtschaftungsoptionen für 

kompostierbare Verpackungen gemäß Artikel 9 Absatz 2; Die Verbraucher werden 

darüber unterrichtet, dass kompostierbare Verpackungen nicht für die 

Heimkompostierung geeignet sind und dass kompostierbare Verpackungen nicht in 

die Natur entsorgt werden dürfen. 

Die Verpflichtungen gemäß Absatz 1 Buchstabe d gelten ab dem … [42 Monate nach 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung] oder ab dem Zeitpunkt des Geltungsbeginns des 

Artikels 12, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen sind auf dem neuesten Stand und werden wie 

folgt bereitgestellt: 

a) über eine Website oder andere elektronische Kommunikationsmittel; 

b) durch Öffentlichkeitsarbeit; 

c) im Rahmen von Bildungsprogrammen und -kampagnen; 

d) durch Beschilderung in einer oder mehreren Sprachen, die von Nutzern und 

Verbrauchern leicht verstanden werden können. 

(3) Werden Informationen öffentlich zur Verfügung gestellt, so wird die Vertraulichkeit in 

Bezug auf wirtschaftlich sensible Informationen im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten gewahrt. 

Artikel 56  

Berichterstattung an die Kommission 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes Kalenderjahr folgende Daten: 

a) Daten über die Durchführung von Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben a bis d und über 

wiederverwendbare Verpackungen; 

b) den jährlichen Verbrauch an sehr leichten Kunststofftragetaschen, leichten 

Kunststofftragetaschen, dicken Kunststofftragetaschen und sehr dicken 

Kunststofftragetaschen pro Person, getrennt für jede Kategorie entsprechend der 

Auflistung in Anhang XII Tabelle 4; 
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c) die Quote der getrennten Sammlung von Verpackungen, die unter die Verpflichtung 

zur Einrichtung von Pfand- und Rücknahmesystemen gemäß Artikel 50 Absatz 1 

fallen. 

Die Mitgliedstaaten können auch Daten über den jährlichen Verbrauch an Tragetaschen 

aus anderem Material übermitteln. 

(2) Die Mitgliedstaaten melden ▌für jedes Kalenderjahr Daten über: 

a) die Mengen der erstmals im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats auf dem 

Markt bereitgestellten Verpackungen für alle in Anhang XII Tabelle 3 aufgeführten 

Verpackungskategorien; 

b) die Mengen der ▌gesammelten Verpackungsabfälle für jedes ▌Verpackungsmaterial 

gemäß Artikel 52; 

c) die Mengen recycelter Verpackungsabfälle und die Recyclingquoten für jede in 

Anhang XII Tabelle 3 aufgeführte Verpackungskategorie. 

▌ 

(3) Der erste Berichtszeitraum betrifft 

a) in Bezug auf die Verpflichtungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b und Absatz 2 

das zweite vollständige Kalenderjahr nach Inkrafttreten des Durchführungsrechtsakts, 

in dem gemäß Absatz 7 das Format für die Berichterstattung an die Kommission 

festgelegt wird; 

b) in Bezug auf die Verpflichtung nach Absatz 1 Buchstabe c das am 1. Januar 2028 

beginnende Kalenderjahr. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten innerhalb von 

19 Monaten nach Ablauf des Berichtsjahres, für das die Daten erhoben werden, 

elektronisch zur Verfügung. Sie übermitteln die Daten binnen 19 Monaten nach Ende des 

Berichtsjahres, für das die Daten erhoben werden, auf elektronischem Wege in dem von 

der Kommission gemäß Absatz 7 festgelegten Format. 

(5) Den von den Mitgliedstaaten gemäß diesem Artikel bereitgestellten Daten wird ein 

Qualitätskontrollbericht beigefügt. Dieser Qualitätskontrollbericht wird in dem gemäß 

Absatz 7 von der Kommission festgelegten Format übermittelt. 

(6) Den von den Mitgliedstaaten gemäß diesem Artikel übermittelten Daten liegt ein Bericht 

über die gemäß Artikel 53 Absätze 7 und 11 ergriffenen Maßnahmen bei, der 

gegebenenfalls auch detaillierte Angaben zur durchschnittlichen Verlustquote enthält. 

(7) Bis zum … [24 Monate ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlässt 

die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Folgenden: 

a) Vorschriften für die Berechnung, Prüfung und Übermittlung von Daten gemäß 

Absatz 1 Buchstaben a und c und Absatz 2, einschließlich der Methode zur 

Bestimmung des Aufkommens von Verpackungsabfällen und des Formats für die 

Berichterstattung; 

b) der Methode für die Berechnung des jährlichen Verbrauchs an leichten 

Kunststofftragetaschen pro Person gemäß Absatz 1 Buchstabe b und das Format für 

ihre Berichterstattung; 

c) den Korrekturfaktor gemäß Artikel 43 Absatz 3 zur Berücksichtigung des Anstiegs 

oder Rückgangs des Tourismus im Vergleich zum Basisjahr, um die Ziele für die 

Vermeidung von Verpackungsabfällen zu erreichen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

▌ 

(8) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Systembetreibern für Wiederverwendungssysteme 

und von allen Wirtschaftsakteuren, die Verpackungen in den Mitgliedstaaten bereitstellen, 

den zuständigen Behörden genaue und zuverlässige Daten zur Verfügung zu stellen, die es 

den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihren Berichterstattungspflichten gemäß diesem Artikel 

nachzukommen, wobei gegebenenfalls den besonderen Problemen Rechnung zu tragen ist, 

www.parlament.gv.at



 

 245 

mit denen kleine und mittlere Unternehmen bei der Bereitstellung detaillierter Daten 

konfrontiert sind. 

Artikel 57  

Datenbanken über Verpackungen 

(1) Innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Annahme der in Artikel 56 Absatz 7 

genannten Durchführungsrechtsakte treffen die Mitgliedstaaten ▌die notwendigen 

Maßnahmen, um auf harmonisiertem Wege die Einrichtung von Datenbanken über 

Verpackungen und Verpackungsabfälle – falls noch nicht vorhanden – zu gewährleisten, 

um die Berichterstattung an die Kommission zu ermöglichen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Datenbanken umfassen Folgendes: 

a) Angaben über Umfang, Merkmale und Entwicklung des Verpackungs- und 

Verpackungsabfallaufkommens in den einzelnen Mitgliedstaaten; 

▌ 
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b) die in Anhang XII aufgeführten Daten. 

(3) Die Verpackungsdatenbanken müssen der breiten Öffentlichkeit in einem Format 

zugänglich sein, das maschinenlesbar ist, aktualisierten Zugang zu Daten in Bezug auf 

die Berichterstattung und die Kosten der Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen 

ermöglicht und die Interoperabilität und Wiederverwendung von Daten sicherstellt. Sie 

werden wie folgt bereitgestellt: 

a) über eine Website oder andere elektronische Kommunikationsmittel in der 

Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats oder 

b) öffentliche Berichte in der Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats. 

Sensible Geschäftsinformationen oder Datenschutzvorschriften bleiben von diesen 

Anforderungen unberührt. 
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Kapitel IX 

Schutzklauselverfahren 

Artikel 58 

Verfahren auf nationaler Ebene zum Umgang mit Verpackungen, mit denen ein Risiko verbunden ist 

(1) Haben die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats hinreichenden Grund zu der 

Annahme, dass die unter die vorliegende Verordnung fallenden Verpackungen ein Risiko 

für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit darstellen, so beurteilen sie unbeschadet 

des Artikels 19 der Verordnung (EU) 2019/1020 unverzüglich, ob die betreffenden 

Verpackungen alle für das Risiko relevanten Anforderungen der vorliegenden Verordnung 

erfüllen. Die betroffenen Wirtschaftsakteure arbeiten im erforderlichen Umfang mit den 

Marktüberwachungsbehörden zusammen. 

Für die Zwecke des Absatzes 1 gehen die für die Durchsetzung dieser Verordnung 

zuständigen Behörden Beschwerden oder Berichten über die mutmaßliche 

Nichtkonformität von Verpackungen und verpackten Produkten mit dieser Verordnung 

nach und überprüfen, ob geeignete Korrekturmaßnahmen ergriffen wurden. 
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Gelangen die Marktüberwachungsbehörden im Verlauf dieser Beurteilung zu dem Schluss, 

dass die Verpackungen die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllen, so fordern sie 

den betreffenden Wirtschaftsakteur unverzüglich auf, innerhalb einer von den 

Marktüberwachungsbehörden vorgeschriebenen angemessenen Frist, die der Art und 

gegebenenfalls dem Grad der Nichtkonformität entspricht, geeignete und verhältnismäßige 

Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Verpackungen mit diesen Anforderungen in 

Einklang zu bringen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 bewerten die Überwachungsbehörden bei Risiken für die 

menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit kontaktempfindlichen Verpackungen, die 

besonderen Rechtsakten der Union zum Schutz der menschlichen Gesundheit unterliegen, 

das von dem Verpackungsmaterial ausgehende Risiko für die Gesundheit von Mensch oder 

Tier nicht, wenn es auf den verpackten Inhalt des Verpackungsmaterials übertragen wird, 

sondern melden es den für die Kontrolle dieser Risiken zuständigen Behörden. Bei diesen 

Behörden handelt es sich um die zuständigen Behörden gemäß den Verordnungen 

(EU) 2017/625, (EU) 2017/745, (EU) 2017/746 und (EU) 2019/6 oder der 

Richtlinie 2001/83/EG. 

(3) Sind die Marktüberwachungsbehörden der Auffassung, dass sich die Nichtkonformität 

nicht auf das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats beschränkt, so unterrichten sie die 

Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über die Ergebnisse der Beurteilung und die 

Maßnahmen, zu denen sie den Wirtschaftsakteur aufgefordert haben. 
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(4) Der Wirtschaftsakteur gewährleistet, dass für sämtliche betreffende Verpackungen, die er 

unionsweit auf dem Markt bereitgestellt hat, alle geeigneten Korrekturmaßnahmen 

ergriffen werden. 

(5) Ergreift der betreffende Wirtschaftsakteur innerhalb der in Absatz 1 Unterabsatz 2 

genannten Frist keine geeigneten Korrekturmaßnahmen oder bleibt die Nichtkonformität 

bestehen, so treffen die Marktüberwachungsbehörden alle geeigneten vorläufigen 

Maßnahmen, um die Bereitstellung der betroffenen Verpackungen auf ihrem nationalen 

Markt zu untersagen, die Verpackungen vom Markt zu nehmen oder sie zurückzurufen. 

Die Marktüberwachungsbehörden unterrichten die Kommission und die übrigen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen. 

(6) Die in Absatz 5 genannten Informationen werden der Kommission und den übrigen 

Mitgliedstaaten über das in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem übermittelt und müssen alle verfügbaren 

Angaben umfassen, insbesondere die zur Identifizierung der nichtkonformen 

Verpackungen erforderlichen Daten, die Herkunft der Verpackungen, die Art der 

behaupteten Nichtkonformität und des tatsächlichen Risikos, die Art und Dauer der 

ergriffenen nationalen Maßnahmen, die von dem betreffenden Wirtschaftsakteur 

vorgebrachten Argumente sowie gegebenenfalls die in Artikel 61 Absatz 1 genannten 

Angaben. Die Marktüberwachungsbehörden geben außerdem an, ob die Nichtkonformität 

auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen ist: 

a) Die Verpackung erfüllt nicht die Nachhaltigkeitsanforderungen gemäß den Artikeln 5 

bis 11 dieser Verordnung; 
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b) Mängel in den in den Artikeln 36 und 37 genannten harmonisierten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen. 

(7) Die anderen Mitgliedstaaten außer jenem, der das Verfahren eingeleitet hat, unterrichten 

die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über alle erlassenen 

Maßnahmen und jede weitere ihnen vorliegende Information über die Nichtkonformität der 

Verpackungen sowie, falls sie der beschlossenen nationalen Maßnahme nicht zustimmen, 

über ihre Einwände. 

(8) Erhebt weder ein Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb von drei Monaten nach 

Erhalt der in Absatz 4 genannten Informationen Einwand gegen eine vorläufige Maßnahme 

eines Mitgliedstaats, so gilt diese Maßnahme als gerechtfertigt. 

Vorläufige Maßnahmen können einen längeren oder kürzeren Zeitraum als drei Monate 

vorsehen, um den Besonderheiten der betreffenden Anforderungen Rechnung zu tragen. 

(9) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass unverzüglich die Verpackungen von ihrem Markt 

genommen oder sonstige geeignete restriktive Maßnahmen hinsichtlich der betreffenden 

Verpackungen oder Erzeuger getroffen werden. 
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Artikel 59 

Schutzklauselverfahren der Union 

(1) Wurden nach Abschluss des in Artikel 58 Absätze 5 und 6 festgelegten Verfahrens 

Einwände gegen eine Maßnahme eines Mitgliedstaats erhoben oder ist die Kommission der 

Auffassung, dass eine nationale Maßnahme nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist, so 

konsultiert die Kommission unverzüglich die Mitgliedstaaten und die betreffenden 

Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurteilung der nationalen Maßnahme vor. Anhand der 

Ergebnisse dieser Beurteilung entscheidet die Kommission im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts, ob die nationale Maßnahme gerechtfertigt ist. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn ihnen und 

dem/den betreffenden Wirtschaftsakteur(en) unverzüglich mit. 

Wird die nationale Maßnahme als gerechtfertigt erachtet, so ergreifen alle Mitgliedstaaten 

die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die nichtkonformen 

Verpackungen von ihrem Markt genommen werden, und unterrichten die Kommission 

darüber. 

Wird die nationale Maßnahme nicht für gerechtfertigt erachtet, so muss der betreffende 

Mitgliedstaat sie zurücknehmen. 
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(3) Wird die nationale Maßnahme als gerechtfertigt erachtet und wird die Nichtkonformität der 

Verpackungen mit Mängeln der harmonisierten Normen gemäß Artikel 36 der vorliegenden 

Verordnung begründet, so leitet die Kommission das Verfahren nach Artikel 11 der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ein. 

(4) Wird die nationale Maßnahme als gerechtfertigt erachtet und wird die Nichtkonformität der 

Verpackungen mit Mängeln der gemeinsamen technischen Spezifikationen gemäß 

Artikel 37 begründet, so ändert oder hebt die Kommission die betreffenden gemeinsamen 

technischen Spezifikationen unverzüglich auf. 

Artikel 60 

Konforme Verpackungen, die ein Risiko bergen 

(1) Stellt ein Mitgliedstaat nach einer Beurteilung gemäß Artikel 58 fest, dass Verpackungen 

zwar die geltenden Anforderungen der Artikel 5 bis 12 erfüllen, aber ein Risiko für die 

Umwelt oder die menschliche Gesundheit bergen, so fordert er den betreffenden 

Wirtschaftsakteur unverzüglich dazu auf, innerhalb einer vertretbaren, von der 

Marktüberwachungsbehörde festgelegten und der Art des Risikos angemessenen Frist alle 

geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um dafür zu sorgen, dass die betreffenden 

Verpackungen beim Inverkehrbringen dieses Risiko nicht mehr aufweisen, um die 

Konformität dieser Verpackungen herzustellen, sie vom Markt zu nehmen oder sie 

zurückzurufen. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 bewerten die Überwachungsbehörden bei Risiken für die 

menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit kontaktempfindlichen Verpackungen, die 

besonderen Rechtsakten der Union zum Schutz der menschlichen Gesundheit unterliegen, 

das von dem Verpackungsmaterial ausgehende Risiko für die Gesundheit von Mensch oder 

Tier nicht, wenn es auf den verpackten Inhalt des Verpackungsmaterials übertragen wird, 

sondern melden es den für die Kontrolle dieser Risiken zuständigen Behörden. Bei diesen 

Behörden handelt es sich um die zuständigen Behörden gemäß den Verordnungen 

(EU) 2017/625, (EU) 2017/745, (EU) 2017/746 und (EU) 2019/6 oder der 

Richtlinie 2001/83/EG. 

(3) Der Wirtschaftsakteur gewährleistet, dass für sämtliche betreffende Verpackungen, die er 

unionsweit auf dem Markt bereitgestellt hat, Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. 

(4) Der Mitgliedstaat informiert die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten 

unverzüglich über seine Feststellungen und darauffolgenden Maßnahmen gemäß Absatz 1. 

Diese Informationen umfassen alle verfügbaren Einzelheiten, insbesondere die zur 

Identifizierung der betreffenden Verpackungen erforderlichen Daten, die Herkunft und die 

Lieferkette der Verpackungen sowie die Art des gegebenen Risikos und die Art und Dauer 

der ergriffenen nationalen Maßnahmen. 
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(5) Die Kommission konsultiert unverzüglich die Mitgliedstaaten und die betroffenen 

Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurteilung der ergriffenen nationalen Maßnahme vor. 

Anhand der Ergebnisse dieser Beurteilung erlässt die Kommission einen 

Durchführungsrechtsakt, in dem sie festlegt, ob die nationale Maßnahme gerechtfertigt ist 

oder nicht, und schlägt, falls erforderlich, geeignete Maßnahmen vor. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit dem 

Schutz der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit erlässt die Kommission gemäß dem 

in Artikel 65 Absatz 4 genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn diesen und 

dem betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. den betreffenden Wirtschaftsakteuren 

unverzüglich mit. 
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Artikel 61 

Kontrollen von Verpackungen, die auf den Unionsmarkt gelangen 

(1) Die Marktüberwachungsbehörden teilen den gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/1020 benannten Behörden unverzüglich die in Artikel 58 Absatz 5 der 

vorliegenden Verordnung genannten Maßnahmen mit, wenn sich die Nichtkonformität 

nicht auf ihr Hoheitsgebiet beschränkt. Diese Mitteilung enthält alle relevanten 

Informationen, insbesondere die erforderlichen Angaben zur Identifizierung der 

nichtkonformen Verpackung, für die die Maßnahmen gelten, und – bei verpackten 

Produkten – des Produkts selbst. 

(2) Die gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1020 benannten Behörden 

verwenden die gemäß Absatz 1 dieses Artikels übermittelten Informationen für die 

Durchführung ihrer Risikoanalyse gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2019/1020. 

(3) Die in Absatz 1 genannte Übermittlung der Informationen erfolgt durch Eingabe der 

Informationen in die einschlägige Umgebung für das Zollrisikomanagement. 

(4) Die Kommission sorgt für eine Vernetzung, um die in Absatz 1 genannte Kommunikation 

zwischen dem Informations- und Kommunikationssystem nach Artikel 58 Absatz 6 und 

dem in Absatz 3 genannten System zu automatisieren. Diese Vernetzung ist spätestens zwei 

Jahre nach dem Erlass des in Absatz 5 genannten Durchführungsrechtsakts einsatzbereit. 
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(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in 

denen die Verfahrensvorschriften und die Einzelheiten der Durchführungsmodalitäten für 

Absatz 4, einschließlich der Funktionen, der Datenelemente und der Datenverarbeitung, 

sowie die Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Vertraulichkeit 

und die Aufsicht über die Vernetzung gemäß Absatz 4 festgelegt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 62 

Formale Nichtkonformität 

(1) Ein Mitgliedstaat fordert den betreffenden Wirtschaftsakteur dazu auf, die jeweilige 

Nichtkonformität zu korrigieren, falls er einen der folgenden Fälle feststellt: 

a) Die EU-Konformitätserklärung wurde nicht ausgestellt; 

b) die EU-Konformitätserklärung wurde nicht korrekt ausgestellt; 

c) der in Artikel 12 genannte QR-Code oder Datenträger bietet keinen Zugang zu den 

erforderlichen Informationen gemäß dem genannten Artikel; 

d) die technische Dokumentation gemäß Anhang VII ist nicht verfügbar, unvollständig 

oder fehlerhaft; 

e) die in Artikel 15 Absatz 6 oder Artikel 18 Absatz 3 genannten Angaben fehlen, sind 

falsch oder unvollständig; 
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f) eine andere Verwaltungsanforderung nach Artikel 15 oder Artikel 18 ist nicht erfüllt; 

g) die Anforderungen in Bezug auf Beschränkungen bei der Verwendung bestimmter 

Verpackungsformate oder übermäßiger Verpackungen gemäß den Artikeln 24 und 25 

werden nicht eingehalten; 

h) in Bezug auf wiederverwendbare Verpackungen sind die Anforderungen an die 

Einrichtung, den Betrieb oder die Teilnahme an einem Wiederverwendungssystem 

gemäß Artikel 27 nicht erfüllt; 

i) in Bezug auf die Wiederbefüllung sind die Informationsanforderungen gemäß 

Artikel 28 Absätze 1 und 2 nicht erfüllt; 

j) die Anforderungen in Bezug auf die Nachfüllstationen gemäß Artikel 28 Absatz 3 

sind nicht erfüllt; 

k) die Wiederverwendungs- und Wiederbefüllungsziele gemäß Artikel 29 werden nicht 

erreicht; 

l) die Anforderungen in Bezug auf recyclingfähige Verpackungen gemäß Artikel 6 

sind nicht erfüllt; 

m) die Anforderungen in Bezug auf den Mindestrezyklatanteil für Verpackungen 

gemäß Artikel 7 sind nicht erfüllt; 

(2) Besteht die Nichtkonformität gemäß Absatz 1 Buchstaben a bis f fort, so trifft der 

betreffende Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen, um die Bereitstellung der 

Verpackungen auf dem Markt zu untersagen oder um dafür zu sorgen, dass sie 

zurückgerufen oder vom Markt genommen werden. 
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(3) Besteht die Nichtkonformität gemäß Absatz 1 Buchstaben g bis k fort, so wenden die 

Mitgliedstaaten die von ihnen gemäß Artikel 68 festgelegten Vorschriften für Sanktionen 

für Verstöße gegen diese Verordnung an. 

Kapitel X 

Umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge 

Artikel 63 

Umweltorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1) Im Hinblick auf Anreize für Angebot und Nachfrage bei ökologisch nachhaltigen 

Verpackungen erlässt die Kommission bis  ... [60 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung] Durchführungsrechtakte zur Festlegung von Mindestanforderungen für 

öffentliche Aufträge, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/24/EU für 

Verpackungen oder verpackte Produkte oder für Dienstleistungen, bei denen 

Verpackungen oder verpackte Produkte verwendet werden, oder der 

Richtlinie 2014/25/EU fallen und von öffentlichen Auftraggebern im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU oder Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2014/25/EU 

oder Auftraggebern im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2014/25/EU vergeben 

werden und bei denen Verpackungen oder verpackte Produkte mehr als 30 % des 

geschätzten Auftragswerts oder des Werts der für die Dienstleistungen verwendeten 

Produkte ausmachen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 65 

Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(2) Die Anforderungen gemäß den Durchführungsrechtsakten nach Absatz 1 gelten für 

Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß dem genannten Absatz, die zwölf 

Monate oder später nach dem Tag des Inkrafttretens des jeweiligen 

Durchführungsrechtsakts eingeleitet werden. 

(3) Die Mindestanforderungen für die umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge stützen 

sich auf die Grundlage der Anforderungen der Artikel 5 bis 11 und die folgenden 

Elemente: 

a) Wert und Umfang der öffentlichen Aufträge, die für die betreffenden Verpackungen 

oder verpackten Produkte oder für die Dienstleistungen oder Arbeiten unter 

Verwendung der betreffenden Verpackungen oder verpackten Produkte vergeben 

wurden; 

▌ 

b) wirtschaftliche Durchführbarkeit eines verstärkten Erwerbs ökologisch 

nachhaltigerer Verpackungen oder verpackter Produkte ohne unverhältnismäßige 

Kosten für die öffentlichen Auftraggeber oder die Auftraggeber; 

c) die Marktlage auf Unionsebene für die betreffenden Verpackungen oder 

verpackten Produkte; 

d) die Auswirkungen der Anforderungen auf den Wettbewerb; 

e) die Verpflichtungen bei der Verpackungsabfallbewirtschaftung. 
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(4) Die Mindestanforderungen für die umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge 

können folgende Form haben: 

a) technische Spezifikationen im Sinne des Artikels 42 der Richtlinie 2014/24/EU und 

des Artikels 60 der Richtlinie 2014/25/EU; 

b) Auswahlkriterien im Sinne des Artikels 58 der Richtlinie 2014/24/EU und des 

Artikels 80 der Richtlinie 2014/25/EU; oder 

c) Klauseln für die Auftragsausführung im Sinne des Artikels 70 der 

Richtlinie 2014/24/EU und des Artikels 87 der Richtlinie 2014/25/EU. 

Diese Mindestanforderungen für die umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge 

werden im Einklang mit den Grundsätzen der Richtlinie 2014/24/EU und der 

Richtlinie 2014/25/EU entwickelt, damit die Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung 

erleichtert wird. 

(5) Die in Absatz 1 genannten öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber können in 

hinreichend begründeten Fällen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder der 

öffentlichen Gesundheit von den in einem Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 1 

festgelegten verbindlichen Anforderungen abweichen. Öffentliche Auftraggeber und 

Auftraggeber können in hinreichend begründeten Fällen auch von den verbindlichen 

Anforderungen abweichen, wenn diese zu unlösbaren technischen Schwierigkeiten 

führen würden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=


 

 261 

 

Kapitel XI 

Übertragene Befugnisse und Ausschussverfahren 

Artikel 64 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 7, Artikel 6 

Absatz 4, Artikel 6 Absatz 5, Artikel 7 Absatz 12, Artikel 7 Absatz 13, Artikel 7 Absatz 15, 

Artikel 9 Absatz 5, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 29 Absätze 12 und 18 und Artikel 63 

Absatz 3 wird der Kommission für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem  ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 7, Artikel 6 Absatz 4, Artikel 6 Absatz 5, 

Artikel 7 Absatz 12, Artikel 7 Absatz 13, Artikel 7 Absatz 15, Artikel 9 Absatz 5, Artikel 25 

Absatz 5, Artikel 29 Absätze 12 und 18 und Artikel 63 Absatz 3 kann jederzeit vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat widerrufen werden. Ein Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss genannten Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft getreten sind, wird von dem Beschluss 

nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 7, Artikel 6 Absatz 4, Artikel 6 

Absatz 5, Artikel 7 Absatz 12, Artikel 7 Absatz 13, Artikel 7 Absatz 15, Artikel 9 Absatz 5, 

Artikel 25 Absatz 5, Artikel 29 Absätze 12 und 18 und Artikel 63 Absatz 3 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben, oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 65 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem in Artikel 39 der Richtlinie 2008/98/EG genannten 

Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

▌ 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 
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KAPITEL XII 

ÄNDERUNGEN 

Artikel 66 

Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020 

Die Verordnung (EU) 2019/1020 wird wie folgt geändert: 

1. In Anhang I werden folgende Nummern angefügt: 

„X [Amt für Veröffentlichungen: Bitte die nächste fortlaufende Nummer einfügen] 

Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 

über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 

(ABl. L 155 vom 12.6.2019, S. 1); 

X [Amt für Veröffentlichungen: Bitte die nächste fortlaufende Nummer einfügen] 

Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom  ... über 

Verpackungen und Verpackungsabfälle, zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020 

und der Richtlinie (EU) 2019/904 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 94/62/EG (ABl. L 

…, ELI: …)+.“; + 

(2) Anhang II Nummer 8 wird gestrichen. 

                                                
 ABl.: bitte in den Text die Nummer, das Datum der Annahme und die 

Veröffentlichungsangaben dieser Verordnung [2022/0396(COD)] einfügen. 
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Artikel 67 

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/904 

Die Richtlinie (EU) 2019/904 wird wie folgt geändert: 

1-a. In Artikel 2 Absatz 2 wird am Ende des Satzes folgender Wortlaut angefügt: „sofern in 

der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist.“ 

Artikel 22 Absatz 4a hat Vorrang, wenn ein Widerspruch zu Artikel 4 der Richtlinie 

(EU) 2019/904 in Bezug auf Einwegkunststoffverpackungen gemäß Anhang V Nummer 

3 gegeben ist. 

2. In Artikel 6 Absatz 5 werden die Buchstaben a und b am 1. Januar 2030 oder drei Jahre 

nach Inkrafttreten des in Artikel 7 Absatz 8 genannten Durchführungsrechtsakts, je 

nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, gestrichen. 

3. In Artikel 13 Absatz 1 wird Buchstabe e am 1. Januar 2030 oder drei Jahre nach 

Inkrafttreten des in Artikel 7 Absatz 8 genannten Durchführungsrechtsakts, je nachdem, 

welcher Zeitpunkt der spätere ist, gestrichen. 

4. Artikel 13 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Kommission überprüft die gemäß diesem Artikel übermittelten Daten und 

Informationen und veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse ihrer 

Überprüfung. Der Bericht enthält eine Bewertung der Organisation der 

Datenerhebung und der Informationssammlung, der Datenquellen und der von den 

Mitgliedstaaten angewandten Methoden sowie der Vollständigkeit, Verlässlichkeit, 

Aktualität und Kohärenz der Daten und Informationen. Die Bewertung kann auch 

spezifische Verbesserungsvorschläge umfassen. Der Bericht wird nach der ersten 

Daten- und Informationsübermittlung durch die Mitgliedstaaten und anschließend 

alle vier Jahre erstellt.“ 
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5. Teil B des Anhangs wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 7, 8 und 9 erhalten folgende Fassung: 

„7. Lebensmittelverpackungen aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder 

extrudiertem Polystyrol (XPS), d. h. Behältnisse wie Boxen (mit oder ohne 

Deckel) für Lebensmittel, die: 

a) dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als Take-away-

Gericht mitgenommen zu werden, 

b) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden, und 

c) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt 

werden können, | |einschließlich Verpackungen für Fast Food oder 

andere Speisen zum unmittelbaren Verzehr, ausgenommen 

Getränkebehälter, Teller sowie Tüten und Folienverpackungen 

(Wrappers) mit Lebensmittelinhalt; 

8. Getränkebehälter aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem 

Polystyrol (XPS) einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel; 
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9. Getränkebecher aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem 

Polystyrol (XPS) einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel.“ 

b) Die folgenden Nummern werden angefügt: 

„10. Schrumpffolie, die in Flughäfen oder Bahnhöfen zum Schutz von Gepäck 

während der Beförderung verwendet wird; 

11. Chips aus Polystyrol und anderen Kunststoffen, die zum Schutz verpackter 

Waren während des Transports und der Handhabung verwendet werden. 

12. Mehrpack-Kunststoffringe, die als Umverpackung im Sinne von Artikel 3 

Nummer 5 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates verwendet werden*+. 

________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

... über Verpackungen und Verpackungsabfälle, zur Änderung der 

Verordnung (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2019/904 sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 94/62/EG (ABl. L ..., ELI: …).“ 

                                                
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer dieser Verordnung [2022/0396 (COD)] einfügen und 

die entsprechende Fußnote vervollständigen. 
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Kapitel XIII 

Schlussbestimmungen 

Artikel 68 

Sanktionen 

(1) Bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] erlassen die 

Mitgliedstaaten Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese Verordnung 

zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen erforderlichen 

Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. ▌ Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und 

Maßnahmen unverzüglich mit und melden ihr alle diesbezüglichen Änderungen. 

(2) Bei Nichteinhaltung der Anforderungen der Artikel 24 bis 29 gehören Geldbußen zu den 

Sanktionen. Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, so kann 

dieser Absatz so angewandt werden, dass die Geldbuße von der einschlägigen Behörde in 

die Wege geleitet und von den zuständigen nationalen Gerichten verhängt wird, wobei 

sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie die 

in diesem Absatz genannten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die verhängten 

Geldbußen ebenfalls wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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(3) Bis zum ... [1 Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] teilen die Mitgliedstaaten der 

Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen mit und melden ihr unverzüglich alle 

diesbezüglichen Änderungen. 

Artikel 69 

Evaluierung 

Bis zum ... [8 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] nimmt die Kommission eine Evaluierung 

dieser Verordnung sowie ihres Beitrags zum Funktionieren des Binnenmarkts und zur Verbesserung 

der ökologischen Nachhaltigkeit von Verpackungen vor. Die Evaluierung hat unter anderem die 

Auswirkungen dieser Verordnung auf den Agrar- und Lebensmittelsektor und die 

Lebensmittelverschwendung zum Gegenstand. Die Kommission übermittelt dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der 

Regionen einen Bericht über die wichtigsten Ergebnisse dieser Evaluierung. Die Mitgliedstaaten 

übermitteln der Kommission alle zur Ausarbeitung des genannten Berichts erforderlichen 

Informationen. 
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Artikel 70 

Aufhebung und Übergangsbestimmungen 

Die Richtlinie 94/62/EG wird mit Wirkung vom … [18 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] aufgehoben, 

Es gelten jedoch folgende Übergangsbestimmungen: 

a) Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 94/62/EG gilt weiterhin bis zum ... [30 Monate nach dem 

Inkrafttreten des in Artikel 12 Absatz 6 genannten Durchführungsrechtsakts]; 

b) Artikel 9 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 94/62/EG gilt in Bezug auf die grundlegenden 

Anforderungen gemäß Anhang II Nummer 1 erster Gedankenstrich weiterhin bis zum 

31. Dezember 2029; 

c) Artikel 5 Absätze 2 und 3, Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d und e und Artikel 6a der 

Richtlinie 94/62/EG gelten weiterhin bis zum ... [letzter Tag des Kalenderjahres, nachdem 

36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung vergangen sind]; 
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d) Artikel 12 Absätze 3a, 3b, 3c und 4 der Richtlinie 94/62/EG gelten weiterhin bis zum ... 

[letzter Tag desselben Kalenderjahres, in dem der Zeitraum von 36 Monaten nach 

Inkrafttreten endet], mit Ausnahme der Bestimmung über die Übermittlung von Daten an 

die Kommission, die weiterhin bis zum ...[letzter Tag des Kalenderjahres, nachdem 

54 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung vergangen sind] gilt; ▌ 

e) Die Beschlüsse 2001/171/EG und 2009/292/EG bleiben in Kraft und gelten weiterhin, 

bis sie durch delegierte Rechtsakte, die die Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 7 erlässt, 

aufgehoben werden; 

f) Die Mitgliedstaaten können nationale Vorschriften zur Beschränkung des 

Inverkehrbringens von Verpackungen in den in Anhang V Nummern 2 und 3 

aufgeführten Formaten und Zwecken bis zum ... [3 Jahre nach Inkrafttreten der 

Verordnung] beibehalten. Artikel 4 Absatz 3 gilt nicht für nationale Maßnahmen, die 

aufgrund dieses Absatzes bis zum [3 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung] 

aufrechterhalten werden. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang XIII zu lesen. 
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Artikel 71 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Artikel 67 Absatz 5 gilt jedoch ab dem [48 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/die Präsidentin 
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ANHANG I 

▌ INDIKATIVE LISTE VON GEGENSTÄNDEN, DIE UNTER DIE DEFINITION VON 

VERPACKUNGEN NACH ARTIKEL 3 NUMMER 1 FALLEN 

Unter Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a fallende Gegenstände 

Verpackungen 

Schachteln für Süßigkeiten 

Folien um CD-Hüllen 

Versandhüllen für Kataloge und Magazine (mit Inhalt) 

Mit Kuchen verkaufte Kuchenunterlagen 

Rollen, Röhren und Zylinder, um die flexibles Material gewickelt ist (z. B. Kunststofffolie, 

Aluminium, Papier), ausgenommen Rollen, Röhren und Zylinder, die Teile einer 

Produktionsanlage sind und nicht zur Präsentation eines Produkts als Verkaufseinheit 

verwendet werden 

Blumen- und Pflanzentöpfe, die nur für ▌Verkauf und ▌Transport von Pflanzen bestimmt sind 

Glasflaschen für Injektionslösungen 

CD-Spindeln (die mit CDs verkauft werden und nicht zur Lagerung verwendet werden sollen) 

Kleiderbügel (die mit einem Kleidungsstück verkauft werden) 

Streichholzschachteln 
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Sterilbarrieresysteme (Beutel, Trays und Materialien, die zur Erhaltung der Sterilität des Produkts 

erforderlich sind) 

▌ 

Wiederbefüllbare Stahlflaschen für verschiedene Arten von Gasen, ausgenommen Feuerlöscher 

Tee- und Kaffee-Folienbeutel 

Schachteln für Zahnpastatuben 

Keine Verpackungen 

Blumen- und Pflanzentöpfe, einschließlich Saatschalen, die in Geschäftsbeziehungen in 

verschiedenen Produktionsstadien verwendet werden oder zusammen mit der Pflanze verkauft 

werden sollen 

Werkzeugkästen 

Wachsschichten um Käse 

Wurstschalen 

Kleiderbügel (die ohne Kleidung verkauft werden) 

Druckerpatronen 

CD-, DVD- und Videohüllen (die mit CD, DVD oder Video darin verkauft werden) 

CD-Spindeln (die leer verkauft werden und zur Lagerung verwendet werden sollen) 
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Beutel aus wasserlöslicher Folie für Geschirrspülmittel 

Grablichter (Behälter für Kerzen) 

Mechanisches Mahlwerk (integriert in einem wiederbefüllbaren Behältnis, z. B. wiederbefüllbare 

Pfeffermühle) 

Unter Artikel 3 Nummer 1 Buchstaben d und e fallende Gegenstände 

Verpackungen, die dafür konzipiert und bestimmt sind, in der Verkaufsstelle befüllt zu 

werden 

Papier- oder Kunststofftragetaschen 

Einwegteller und -tassen 

Frischhaltefolie 

Brottüten 

Aluminiumfolie 

Kunststofffolie für gereinigte Kleidung in Wäschereien 

Keine Verpackungen 

Rührstäbchen 

Einwegbesteck 

Packpapier (das separat an Verbraucher und Unternehmen verkauft wird) 

Papierbackformen (die leer verkauft werden) 

Ohne Kuchen verkaufte Kuchenunterlagen 

Einwegteller und -tassen, die nicht dafür bestimmt sind, in der Verkaufsstelle befüllt zu werden 
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Unter Artikel 3 Nummer 1 Buchstaben b und c fallende Gegenstände 

Verpackungen 

Etiketten, die direkt auf einem Produkt angebracht oder daran befestigt sind, einschließlich 

Aufkleber, die an Obst und Gemüse angebracht sind 

▌ 

Mascara-Bürste, die Teil des Behälterverschlusses ist 

An anderen Verpackungen angebrachte Aufkleber 

Heftklammern 

Kunststoffhüllen 

Dosiervorrichtung, die Teil des Behälterverschlusses für Waschmittel ist 

Mechanisches Mahlwerk (integriert in einem nicht wiederbefüllbaren Behältnis, z. B. mit Pfeffer 

gefüllte Pfeffermühle) 

Keine Verpackungen 

Radiofrequenz-Identifizierungs-Tags (RFID-Tags) 

Aufkleber zur Reifenkennzeichnung (EU 2020/740) 
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ANHANG II 

KATEGORIEN UND PARAMETER FÜR DIE BEWERTUNG DER 

RECYCLINGFÄHIGKEIT VON VERPACKUNGEN 

Tabelle 1 

Indikative Liste der Verpackungsmaterialien, -arten und -kategorien gemäß Artikel 6 

Kat.  
Nr. 

(neu) 

Vorherrschendes  
Verpackungsmater

ial 

Verpackung
sart 

Format (Beispiele, nicht 
erschöpfend) 

Farbe / 
Optische 

Transmission 

1 Glas 

Glas- und 
Verbundver
packungen, 
überwiegen
d aus Glas 

Flaschen, Gläser, Flakons, 
Kosmetikgefäße, Behälter, 
Ampullen, Phiolen aus Glas 
(Kalk-Natron-Glas), 
Sprühdosen 

– 

2 Papier/Pappe 

Verpackung
en aus 
Papier/Papp
e 

Kartons, Stiegen, 
Umverpackungen, flexible 
Papierverpackungen 
(z. B. Folien, Blätter, Beutel, 
Deckel, Kegel, Umhüllungen) 

– 

3 Papier/Pappe 

Verbundver
packungen, 
überwiegen
d aus 
Papier/Papp
e 

Getränkekartons und 
Papierbecher (d. h. mit 
Polyolefin und mit oder ohne 
Aluminium laminiert), 
Schalen, Teller und Becher, 
Papier/Pappe mit Metall- oder 
Kunststoffbeschichtung, 
Papier/Pappe mit 
Kunststofffolien/-fenstern 

– 
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Kat.  
Nr. 

(neu) 

Vorherrschendes  
Verpackungsmater

ial 

Verpackung
sart 

Format (Beispiele, nicht 
erschöpfend) 

Farbe / 
Optische 

Transmission 

4 Metall 

Stahl- und 
Verbundver
packungen, 
überwiegen
d aus Stahl  

Starre Formate (Sprühdosen, 
Dosen, Farbdosen, Kisten, 
Schalen, Fässer, Röhren) aus 
Stahl, einschließlich 
Weißblech und rostfreiem 
Stahl 

– 

5 Metall 

Aluminium- 
und 
Verbundver
packungen, 
überwiegen
d aus 
Aluminium 
– starr 

Starre Formate (Lebensmittel- 
und Getränkedosen, Flaschen, 
Sprühdosen, Fässer, Röhren, 
Dosen, Kisten, Schalen) aus 
Aluminium 

– 

6 Metall 

Aluminium- 
und 
Verbundver
packungen, 
überwiegen
d aus 
Aluminium 
– halbstarr 
und flexibel 

Halbstarre und flexible 
Formate (Behälter und 
Schalen, Röhren, Folien, 
flexible Folien) aus 
Aluminium 

– 

7 Kunststoffe PET – starr Flaschen und Fläschchen Transparent, 
klar / farbig, opak 
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Kat.  
Nr. 

(neu) 

Vorherrschendes  
Verpackungsmater

ial 

Verpackung
sart 

Format (Beispiele, nicht 
erschöpfend) 

Farbe / 
Optische 

Transmission 

8 Kunststoffe PET – starr 

Starre Formate, 
ausgenommen Flaschen und 
Fläschchen (einschließlich 
Töpfe, Gefäße, Gläser, Becher, 
ein- und mehrlagige Schalen 
und Behälter, Sprühdosen) 

Transparent, 
klar / farbig, opak 

9 Kunststoffe PET –
 flexibel Folien Natur / farbig 

10 Kunststoffe PE – starr Behälter, Flaschen, Schalen, 
Töpfe und Röhrchen natur / farbig  

11 Kunststoffe PE –
 flexibel 

Folien, einschließlich 
Mehrschicht- und 
Mehrstoffverpackungen 

natur / farbig 

12 Kunststoffe PP – starr Behälter, Flaschen, Schalen, 
Töpfe und Röhrchen  Natur / farbig 

13 Kunststoffe PP – flexibel 
Folien, einschließlich 
Mehrschicht- und 
Mehrstoffverpackungen 

Natur / farbig 

14 Kunststoffe HDPE und 
PP – starr  

Kästen und Paletten, 
Kunststoff-Wellplatten Natur / farbig 

15 Kunststoffe PS und 
XPS – starr 

Starre Formate (einschließlich 
Milchverpackungen, Schalen, 
Bechern und anderen 
Lebensmittelbehältnissen) 

Natur / farbig 

16 Kunststoffe EPS – starr 
Starre Formate (einschließlich 
Fisch-Boxen / Elektro-
Haushaltsgeräte und Schalen) 

Natur / farbig 

17 Kunststoffe 

Andere 
starre 
Kunststoffe 
(z. B. PVC, 
PC), 
einschließlic
h 
Mehrstoffm
aterialien –
 starr 

Starre Formate, einschließlich 
z. B. Massengutbehälter, 
Fässer 

– 
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Kat.  
Nr. 

(neu) 

Vorherrschendes  
Verpackungsmater

ial 

Verpackung
sart 

Format (Beispiele, nicht 
erschöpfend) 

Farbe / 
Optische 

Transmission 

18 Kunststoffe 

Andere 
flexible 
Kunststoffe, 
einschließlic
h 
Mehrstoffm
aterialien –
 flexibel 

Beutel, Blister, 
thermogeformte 
Verpackungen, 
Vakuumverpackungen, 
Verpackungen mit 
modifizierter 
Atmosphäre/modifizierter 
Feuchtigkeit, einschließlich 
z. B. flexible 
Massengutbehälter, Beutel, 
Streckfolien 

– 

19 Kunststoffe 

Biologisch 
abbaubare 
Kunststoffe[
1] – starr 
(z. B. PLA, 
PHB) und 
flexibel 
(z. B. PLA) 

Starre und flexible Formate – 

20 Holz, Kork 

Verpackung
en aus Holz, 
einschließlic
h Kork 

Paletten, Kisten, Kästen – 

21 Textilien 

Natürliche 
und 
synthetische 
Textilfasern 

Taschen – 

22 
Steingut aus 
Keramik oder 
Porzellan 

Ton, Stein  Töpfe, Gefäße, Flaschen, 
Krüge – 

(1) Bitte beachten Sie, dass diese Kategorie Kunststoffe enthält, die leicht biologisch 
abbaubar sind (d. h. nachweislich kann mehr als 90 % des Ausgangsmaterials innerhalb 
von sechs Monaten durch biologische Prozesse in CO2, Wasser und Mineralien 
umgewandelt werden), unabhängig davon, welche Ausgangsstoffe für ihre Herstellung 
verwendet werden. Biobasierte Polymere, die nicht leicht biologisch abbaubar sind, 
fallen unter die anderen einschlägigen Kunststoffkategorien. 
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Tabelle 2 

Indikative Liste der Verpackungsmaterialien und -kategorien gemäß Artikel 6 

Materialien Kategorien Verbindung zu 
Anhang II Tabelle 1 

Kunststoffe 

PET – starr Kat. 7, 8 

PE starr, PP starr, HDPE 
und PP starr Kat. 10, 12, 14 

Folien/flexibel Kat. 9, 11, 13, 18 

PS, XPS, EPS Kat. 15, 16 

Andere starre Kunststoffe  Kat. 17 

Biologisch abbaubar (starr 
und flexibel) Kat. 19 

Papier/Pappe 

Papier/Pappe 
(ausgenommen 
Getränkekartons) 

Kat. 2, 3 

Getränkekartons Kat. 3 

Metall 
Aluminium Kat. 5, 6 

Stahl Kat. 4 

Glas Glas  Kat. 1 

Holz Holz, Kork Kat. 20 

Andere Textilien, Keramik/Porzellan 
und andere Kat. 21, 22 
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Tabelle 3 

Leistungsstufen für die Recyclingfähigkeit 

Die Recyclingfähigkeit von Verpackungen ist in den Leistungsstufen A, B oder C auszudrücken. 

Ab 2030 basieren Leistungsmerkmale für Recyclingfähigkeit auf Kriterien für 

recyclingorientierte Gestaltung („Design for Recycling“, DfR). Mit den Kriterien für 

recyclingorientierte Gestaltung wird die Kreislauffähigkeit bei der Verwendung der daraus 

resultierenden Sekundärrohstoffe von ausreichender Qualität zur Substitution der 

Primärrohstoffe sichergestellt. 

Die Bewertung auf der Grundlage der Kriterien für recyclingorientierte Gestaltung wird für jede 

in Anhang II Tabelle 1 aufgeführte Verpackungskategorie unter Berücksichtigung der in 

Artikel 6 Absatz 4 festgelegten Methode und der entsprechenden delegierten Rechtsakte sowie der 

in Anhang II Tabelle 4 festgelegten Parameter durchgeführt. Nach der Gewichtung der Kriterien 

je Verpackungseinheit wird sie in die Kategorien A, B oder C eingestuft. Liegt die Leistungsstufe 

für die Recyclingfähigkeit einer Verpackungseinheit unter 70 %, so gilt sie als die 

Leistungsstufen für die Recyclingfähigkeit nicht einhaltend und die Verpackung gilt daher als 

technisch nicht recyclingfähig und ihr Inverkehrbringen sollte beschränkt werden. 

Ab 2035 wird ein neuer Faktor zur Bewertung der Recyclingfähigkeit einer Verpackung 

hinzugefügt, nämlich die Bewertung „in großem Maßstab recycelt“ („Recycled at Scale“, RaS). 

Folglich wird eine neue Bewertung auf der Grundlage der Menge (Gewicht) des Materials, das 

aus jeder der Verpackungskategorien tatsächlich recycelt wurde, gemäß Methode durchgeführt, 

die in den nach Artikel 6 Absatz 5 erlassenen Durchführungsrechtsakten festgelegt wurde. Die 

Schwellenwerte für die Einhaltung der Bewertung „in großem Maßstab recycelt“ im Hinblick auf 

jährlich recyceltes Verpackungsmaterial werden unter Berücksichtigung der in Artikel 3 

Nummer 38 festgelegten Zielvorgabe bestimmt. 
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2030 2035 2038 

Leistungs

stufe für 

die 

Recycling

fähigkeit 

Recyclingorientierte 

Gestaltung (DfR) 

Bewertung der 

Recyclingfähigkeit pro 

Einheit, nach Gewichtung 

Leistungsstufe für die 

Recyclingfähigkeit 

(für DfR)  

Recyclingorientierte 

Gestaltung (DfR) 

Bewertung der 

Recyclingfähigkeit 

pro Einheit, nach 

Gewichtung 

Leistungsstufe für die 

Recyclingfähigkeit 

(für die Bewertung 

„in großem Maßstab 

recycelt“) 

Leistungsstufe für die 

Recyclingfähigkeit 

Recyclingorientierte 

Gestaltung (DfR) 

Bewertung der 

Recyclingfähigkeit pro 

Einheit, nach 

Gewichtung  

Leistungsstufe für die 

Recyclingfähigkeit (für die 

Bewertung „in großem 

Maßstab recycelt“) 

Stufe A größer oder gleich 95 % Stufe A größer oder gleich 

95 %  
Stufe A RaS  Stufe A größer oder gleich 

95 %  
Stufe A RaS 

Stufe B größer oder gleich 80 % Stufe B größer oder gleich 

80 %  
Stufe B RaS  Stufe B größer oder gleich 

80 %  
Stufe B RaS 

Stufe C größer oder gleich 70 % Stufe C größer oder gleich 

70 % 
Stufe C RaS Stufe C 

KANN NICHT IN 
VERKEHR 
GEBRACHT 
WERDEN 

größer oder gleich 
70 % 

Stufe C RaS 

TECHNI

SCH 

NICHT 

RECYCL

INGFÄH

IG 

Weniger als 70 % TECHNISCH NICHT 

RECYCLINGFÄHIG 

 Weniger als 70 % NICHT IN 
GROẞEM 
MAẞSTAB 
RECYCELT 

(unter den in 
Artikel 3 Nummer 38 
genannten 
Schwellenwerten). 

TECHNISCH NICHT 

RECYCLINGFÄHIG 

weniger als 70 % NICHT IN GROẞEM 
MAẞSTAB RECYCELT 

(unter den in Artikel 3 
Nummer 38 genannten 
Schwellenwerten). 
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Tabelle 4 

Nicht erschöpfende Liste von Parametern für die Festlegung von Kriterien für die 

recyclingorientierte Gestaltung gemäß Artikel 6 

Die Liste in dieser Tabelle dient als Grundlage für die Festlegung der Kriterien für die 

recyclingorientierte Gestaltung (gemäß Artikel 6 Absatz 4). Die Kriterien für die 

recyclingorientierte Gestaltung werden sodann verwendet, um die Berechnungen festzulegen, die 

zu den in Tabelle 3 aufgeführten Leistungsstufen führen. Bei der Bewertung dieser Parameter ist 

darüber hinaus Folgendes zu berücksichtigen: 

– die Trennbarkeit aller Verpackungsbestandteile, entweder manuell durch die 

Verbraucher oder in den Verarbeitungsbetrieben, 

– die Effizienz der Sortier- und Recyclingverfahren, z. B. Ausbeute, 

– die Weiterentwicklung der Sortier- und Recyclingtechnologien (um dem Aspekt 

Rechnung zu tragen, dass die Verpackungen in zwei Jahren sortierbar sein könnten, 

auch wenn sie heute nicht sortiert werden können) und 

– die Erhaltung der Funktionalität von Sekundärrohstoffen, die die Substitution von 

Primärrohstoffen ermöglichen. 

Die Verpackungsfunktionen, die der Verpackung durch die folgenden Parameter zur Verfügung 

stehen, sind bei der Festlegung der Kriterien für die recyclingorientierte Gestaltung zu 

berücksichtigen. 

Parameter für die 
Kriterien der 
recyclingorientierte
n Gestaltung 

Relevanz des Parameters 

Zusatzstoffe Bei Zusatzstoffen handelt es sich häufig um Stoffe, die Materialien 
zugesetzt werden, um ihnen bestimmte Eigenschaften zu verleihen. 
Zusatzstoffe in den Verpackungsbehältnissen können dazu führen, 
dass die Verpackungsmaterialien beim Sortiervorgang falsch 
sortiert und die dabei entstehenden Sekundärrohstoffe verunreinigt 
werden. 
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Parameter für die 
Kriterien der 
recyclingorientierte
n Gestaltung 

Relevanz des Parameters 

Etiketten Die Abdeckungsrate der Etiketten kann sich auf die Effizienz des 
Sortierprozesses auswirken. Das Material der Etiketten und die Art 
des Klebstoffs/Klebemittels wirken sich ebenfalls auf die Qualität 
des Sekundärrohstoffs aus. 

Hüllen Die Abdeckungsrate der Hülle über dem Hauptteil der Verpackung 
wirkt sich auf die Sortiermöglichkeiten aus. Darüber hinaus kann 
die Verwendung von Hüllen die Möglichkeit beeinträchtigen, sie 
vom Hauptteil der Verpackung zu trennen. 
Das Material der Hülle kann sich sowohl auf die Sortierbarkeit als 
auch auf die Recyclingfähigkeit der Verpackung auswirken. 

Verschlüsse und 
andere kleine 
Verpackungsbestan
dteile 

Verschlüsse sind Bestandteile, die zum Verschließen oder 
Versiegeln der Verpackung verwendet werden. Es kann 
verschiedene Arten von Verschlüssen geben, d. h. starre oder 
flexible Verschlüsse, z. B. manipulationssichere Schrumpffolie, 
Beschichtungen, Kappen, Deckel, Siegel, Ventile usw. 
Das Material der Verschlüsse kann sich sowohl auf die 
Sortierbarkeit als auch auf die Recyclingfähigkeit der Verpackung 
auswirken. 
Durch nicht fest mit der Verpackung verbundene Verschlüsse kann 
sich die Vermüllung verstärken. 
Kleine Verpackungsbestandteile, die am Hauptteil der Verpackung 
angebracht sind, können sich auf die Abtrennbarkeit und die 
Recyclingfähigkeit auswirken. Somit kann es beim Sortier- und 
Recyclingverfahren zu einem Verlust kommen. 
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Parameter für die 
Kriterien der 
recyclingorientierte
n Gestaltung 

Relevanz des Parameters 

Klebemittel Klebemittel können so verwendet werden, dass sie beim 
Recyclingvorgang oder vom Endverbraucher leicht getrennt werden 
können, sodass sie die Effizienz des Sortier- und des 
Recyclingvorgangs nicht beeinträchtigen. Durch Klebmittelreste auf 
der Verpackung kann die Qualität (Reinheit) der Sekundärrohstoffe 
herabgesetzt werden. 
Lösliche Klebemittel können die Trennung vom Hauptteil der 
Verpackung gewährleisten und dafür sorgen, dass keine 
Klebemittelrückstände im Sekundärrohstoff verbleiben. 

Farben Farben sind Stoffe, die dem Verpackungsmaterial Farbe verleihen. 
Stark gefärbte Materialien in Papier oder Kunststoff können 
Probleme bei der Sortierung verursachen und die Qualität der 
Sekundärrohstoffe herabsetzen. 

Materialzusammens
etzung 

Die Verwendung von Monomaterialien oder 
Materialkombinationen, die eine einfache Trennung und eine hohe 
Ausbeute an Sekundärrohstoffen ermöglichen, ist zu bevorzugen. 

Barrieren/Beschich
tungen 

Das Material oder der Stoff, der zugesetzt wird, um 
Barriereeigenschaften (Barriere) zu verleihen, oder eine Vielzahl 
von Materialien, die auf der Oberfläche aufgebracht werden, um 
andere Eigenschaften zu verleihen (Beschichtung). 
Durch Verpackungen mit Barrieren/Beschichtungen kann das 
Recycling erschwert werden. Kombinationen, die einen hohen 
Ertrag an Sekundärrohstoffen gewährleisten, sind vorzuziehen. 
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Parameter für die 
Kriterien der 
recyclingorientierte
n Gestaltung 

Relevanz des Parameters 

Druckfarben und 
Lacke / Druck / Kod
ierung 

Druckfarben und Lacke sind Mischungen von Farbstoffen mit 
anderen Stoffen, die durch Druck- oder Beschichtungsverfahren 
(Druckfarben) auf das Material aufgebracht werden, oder eine 
Schutzbeschichtung aus Harz und/oder Zelluloseester, die in einem 
flüchtigen Lösungsmittel (Lack) gelöst wird. Kodierung ist das 
unmittelbare Bedrucken von Verkaufsverpackungen zum Zwecke 
der Chargenkodierung und anderer Informationen und des 
Brandings. 
Durch Druckfarben mit bedenklichen Stoffen wird das Recycling 
behindert, da diese Verpackungseinheiten nicht recycelt werden 
können. Durch Druckfarben kann bei Freisetzung der 
Recyclingstrom durch das Waschwasser verunreinigt werden. 
Ebenso können Druckfarben, die nicht freigesetzt werden, die 
Transparenz des Recyclingstroms beeinträchtigen. 

Produktrückstände/
Leichte 
Entleerbarkeit 

Rückstände des Verpackungsinhalts können sich auf die 
Sortierbarkeit und die Recyclingfähigkeit auswirken. Verpackungen 
sollten so gestaltet sein, dass ihr Inhalt leicht entleert werden kann 
und sie bei der Entsorgung vollständig entleert sind. 

Leichte 
Zerlegbarkeit 
 

Bestandteile, die fest miteinander verbunden sind, können sich auf 
die Sortierbarkeit und die Recyclingfähigkeit der Verpackung 
auswirken. Die Gestaltung von Verpackungen kann die Möglichkeit 
erleichtern, verschiedene Komponenten in verschiedene 
Materialströme zu trennen. 
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ANHANG III 

KOMPOSTIERBARE VERPACKUNGEN 

Bedingungen, die beim Vorschreiben oder der Einführung der Verwendung kompostierbarer 

Verpackungsformate zu berücksichtigen sind: 

a) Sie hätten nicht als wiederverwendbare Verpackung konzipiert werden können, oder die 

Produkte könnten ohne Verpackung nicht in Verkehr gebracht werden; 

b) sie sind so gestaltet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer dem organischen Abfallstrom 

zugeführt werden; 

c) sie sind biologisch so abbaubar, dass die Verpackungen physikalisch ▌oder biologisch 

zersetzt werden können, einschließlich anaerober Vergärung, was letztlich zur 

Umwandlung in Kohlendioxid und Wasser, neue mikrobielle Biomasse, Mineralsalze 

▌und, bei Abwesenheit von Sauerstoff, Methan führt; 

d) durch ihre Verwendung wird die Sammlung organischer Abfälle im Vergleich zur 

Verwendung nicht kompostierbarer Verpackungsmaterialien erheblich erhöht; 

e) durch ihre Verwendung wird die Kontaminierung von Kompost mit nicht kompostierbaren 

Verpackungen ▌erheblich verringert und sie verursachen keine Probleme bei der 

Verarbeitung von Bioabfällen; 

f) durch ihre Verwendung werden nicht kompostierbare Verpackungsabfallströme nicht 

stärker kontaminiert. 
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ANHANG IV 

METHODE FÜR DIE BEWERTUNG DER MINIMIERUNG VON VERPACKUNGEN 

Teil I 

Leistungskriterien 

1. Schutz des Produkts: Die Gestaltung von Verpackungen muss den Schutz des Produkts 

vom Zeitpunkt des Verpackens oder der Abfüllung bis zur Endverwendung gewährleisten, 

um erhebliche Produktschäden, Verluste, Wertminderungen oder Abfälle zu vermeiden. Die 

Anforderungen können den Schutz vor mechanischen oder chemischen Schäden, 

Vibrationen, Kompression, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsverlust, Oxidation, Licht, 

Sauerstoff, mikrobiologischen Infektionen, Schädlingen, Verschlechterung der 

organoleptischen Eigenschaften usw. umfassen und Verweise auf bestimmte Rechtsakte der 

Union mit Anforderungen an die Produktqualität enthalten. 

2. Herstellungsverfahren für Verpackungen: Die Gestaltung von Verpackungen muss mit den 

Verfahren der Herstellung und Befüllung der Verpackungen kompatibel sein. Durch die 

Herstellungsverfahren für Verpackungen können Elemente der Verpackungsgestaltung 

wie die Form eines Behältnisses, Dickentoleranzen, Größe, Durchführbarkeit der 

Bearbeitung und Spezifikationen zur Minimierung des Abfalls bei der Herstellung 

bestimmt werden. Für die vom Produkthersteller angewandten Verfahren können auch 

bestimmte Elemente der Verpackungsgestaltung erforderlich sein, wie z. B. Aufprall- 

und Belastungsfestigkeit, mechanische Festigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz des 

Verpackungsvorgangs, Stabilität bei der Beförderung, Wärmebeständigkeit, effektives 

Schließen, Mindestkopfraum, Hygiene. 
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3. Logistik: Die Gestaltung von Verpackungen muss eine angemessene und sichere 

Verteilung, Beförderung, Handhabung und Lagerung des verpackten Produkts 

gewährleisten. Die Anforderungen können eine dimensionale Koordination für eine 

optimale Raumnutzung, die Kompatibilität mit Palettenbe- und Entladesystemen, das 

Handhabungs- und Lagersystem und die Integrität des Verpackungssystems während 

des Transports und der Handhabung umfassen. 

4. Funktionalität der Verpackung: Die Gestaltung von Verpackungen muss deren 

Funktionalität gewährleisten, wobei dem Zweck des Produkts und Besonderheiten im 

Zusammenhang mit dem Anlass des Verkaufs, etwa Verkauf zu Geschenkzwecken oder 

anlässlich saisonaler Ereignisse, Rechnung zu tragen ist. 

5. Informationsanforderungen: Die Gestaltung von Verpackungen muss gewährleisten, dass 

Anwendern und Verbrauchern alle erforderlichen Informationen über das verpackte 

Produkt selbst, seine Verwendung, Lagerung und Pflege, einschließlich 

Sicherheitsanweisungen, zur Verfügung gestellt werden können. Die Anforderungen 

können die Bereitstellung von Produktinformationen, Anweisungen für Lagerung, 

Anwendung und Verwendung, Strichcodes, Mindesthaltbarkeitsdatum umfassen. 

6. Hygiene und Sicherheit: Die Gestaltung von Verpackungen muss die Sicherheit der 

Anwender und Verbraucher sowie die Produktsicherheit und -hygiene während des 

gesamten Vertriebs, der Endverwendung und der Entsorgung gewährleisten. Die 

Anforderungen können Folgendes umfassen: Gestaltung für eine sichere Handhabung, 

Kindersicherheit, Schutz vor Manipulation, Diebstahlschutz, Fälschungsschutz, 

Gefahrenwarnungen, unmissverständliche Benennung des Inhalts, sichere 

Öffnungsvorrichtung, Druckentlastungsverschluss. 
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7. Rechtliche Anforderungen: Die Gestaltung von Verpackungen muss gewährleisten, dass 

die Verpackungen und verpackten Produkte die geltenden Rechtsvorschriften einhalten 

können. 

8. Rezyklatanteil, Recyclingfähigkeit und Wiederverwendung: Die Gestaltung von 

Verpackungen muss die Wiederverwendbarkeit, die Recyclingfähigkeit und die 

Verwendung von recycelten Materialien gemäß dieser Verordnung gewährleisten. Ist die 

Verpackung zur Wiederverwendung bestimmt, so muss sie die Anforderungen gemäß 

Artikel 11 Absatz 1 erfüllen. Dies bedeutet, dass das Verpackungsgewicht oder -volumen 

möglicherweise über das hinaus erhöht werden muss, was sonst im Rahmen der anderen 

Leistungsfaktoren möglich wäre, um z. B. eine größere Anzahl von 

Umläufen / Kreislaufdurchgängen zu ermöglichen, die Einbeziehung des Rezyklatanteils 

zu erleichtern oder die Recyclingfähigkeit zu verbessern (z. B. beim Übergang zu einem 

Monomaterial oder einem PCR – Post-Consumer-Rezyklat). 
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TEIL II 

Bewertungsmethode und Bestimmung des Mindestvolumens und -gewichts von 

Verpackungen 

Die Bewertung des Mindestvolumens und -gewichts von Verpackungen, das zur Gewährleistung der 

in Artikel 3 Nummer 1 beschriebenen Verpackungsfunktion erforderlich ist, muss in der technischen 

Dokumentation erläutert werden und mindestens Folgendes umfassen: 

a) die Beschreibung der Ergebnisse der Bewertung, einschließlich der Einzelheiten zur 

Berechnung des für die Verpackung erforderlichen Mindestgewichts und -volumens. 

Mögliche Abweichungen zwischen Produktionschargen für dieselbe Verpackung sind zu 

berücksichtigen und zu dokumentieren; 

b) für jedes in Teil I aufgeführte Leistungskriterium eine Beschreibung der 

Gestaltungsanforderung, mit der eine weitere Verringerung des Verpackungsgewichts 

oder -volumens verhindert wird, da sonst die Funktionalität – einschließlich Sicherheit und 

Hygiene – für das verpackte Produkt, die Verpackung und den Verwender nicht mehr 

sichergestellt wäre. Die Methode zur Ermittlung dieser Gestaltungsanforderungen ist zu 

beschreiben, und es sind die Gründe zu erläutern, die eine weitere Verringerung des 

Verpackungsgewichts oder -volumens verhindern. Alle Möglichkeiten der Verringerung bei 

einem bestimmten Verpackungsmaterial sind zu untersuchen, etwa das Entfernen jeder 

überflüssigen Schicht, die keine Verpackungsfunktion erfüllt. Es reicht nicht aus, ein 

Verpackungsmaterial durch ein anderes zu ersetzen; 

▌ 

c) alle Testergebnisse, Marktstudien oder Untersuchungen, die für die Bewertung gemäß den 

Buchstaben a und b herangezogen wurden. 
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ANHANG V 

BESCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH DER VERWENDUNG BESTIMMTER 
VERPACKUNGSFORMATE 

Verpackungsformat Beschränkung Beispiele 

1. 

Einwegumverpackungen 
aus Kunststoff 

Kunststoffverpackungen, die an der 
Verkaufsstelle zur Bündelung von Waren 
verwendet werden, die in Flaschen, Dosen, 
Töpfen, Gefäßen und Packungen verkauft 
werden, die als Convenience-Verpackungen 
ausgelegt sind, um den Verbrauchern den 
Kauf von mehr als einem Produkt zu 
ermöglichen oder nahezulegen. Dies 
schließt Umverpackungen aus, die zur 
Erleichterung der Handhabung 
▌erforderlich sind. 

Umverpack
ungsfolie, 
Schrumpffol
ie 

2. 

Einwegkunststoffverpacku
ngen für unverarbeitetes 
frisches Obst und Gemüse 

Einwegkunststoffverpackungen für 
fertigverpacktes frisches Obst und Gemüse 
mit einem Gewicht unter 1,5 kg. Die 
Mitgliedstaaten können Ausnahmen von 
dieser Beschränkung vorsehen, wenn 
nachgewiesen ist, dass der Verlust von 
Wasser oder der Prallheit, mikrobiologische 
Gefahren oder physische Erschütterungen 
und Oxidation vermieden werden müssen 
oder wenn keine andere Möglichkeit 
besteht, die Vermischung von 
ökologischem/biologischem Obst und 
Gemüse mit 
nichtökologischem/nichtbiologischem 
Obst und Gemüse gemäß den 
Anforderungen hinsichtlich der 
Zertifizierung oder Kennzeichnung in der 
Verordnung (EU) 2018/848 vom 
30. Mai 2018 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 des Rates zu 
vermeiden, ohne unverhältnismäßige 
wirtschaftliche und administrative Kosten 
zu verursachen. 

Netze, 
Beutel, 
Schalen, 
Behälter 
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Verpackungsformat Beschränkung Beispiele 

3. 

Einwegkunststoffverpacku
ngen 

Einwegkunststoffverpackungen für 
Lebensmittel und Getränke, die in den 
Räumlichkeiten des Gastgewerbes befüllt 
und verzehrt werden; dies umfasst alle 
Speisebereiche innerhalb und außerhalb 
einer Betriebsstätte, die mit Tischen und 
Stühlen ausgestattet sind, Stehbereiche 
sowie Speisebereiche, die den 
Endabnehmern gemeinsam von mehreren 
Wirtschaftsakteuren oder Dritten zum 
Zweck des Verzehrs von Lebensmitteln und 
Getränken angeboten werden. Betriebe des 
Gastgewerbes, die keinen Zugang zu 
Trinkwasser haben, sind ausgenommen. 

Schalen, 
Einwegteller 
und -becher, 
Beutel, 
▌Kisten 

4. 

Einwegkunststoffverpacku
ngen für Würzmittel, 
konservierte Lebensmittel, 
Soßen, Kaffeesahne, Zucker 
und Gewürze im 
Gastgewerbe 

Einwegkunststoffverpackungen für 
Einzelportionen im Gastgewerbe, die für 
Würzmittel, konservierte Lebensmittel, 
Soßen, Kaffeesahne, Zucker und Gewürze 
verwendet werden, ausgenommen in den 
folgenden Fällen: 
A) Die Verpackungen werden zusammen 
mit zubereiteten, zum sofortigen Verzehr 
bestimmten Lebensmitteln ohne weitere 
Zubereitung bereitgestellt; 
B) die Verpackungen sind erforderlich, 
um Sicherheit und Hygiene in 
Einrichtungen zu gewährleisten, in denen 
individuelle Pflege medizinisch 
erforderlich ist, etwa Krankenhäuser, 
Kliniken, Pflegeheime. 

Päckchen, 
Gefäße, 
Schalen, 
Kisten 
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Verpackungsformat Beschränkung Beispiele 

5. 

Einwegverpackungen für 
den ▌Beherbergungssektor 
▌, die für eine einzelne 
Buchung bestimmt sind 

Einwegverpackungen für Kosmetik-, 
Hygiene- und Toilettenartikel für die 
Verwendung im Beherbergungssektor 
gemäß der NACE Rev. 2 – Aufstellung der 
statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige, die nur für eine 
einzelne Buchung und die Entsorgung vor 
der Ankunft des nächsten Gastes bestimmt 
sind. 

Shampoofla
schen, 
Flaschen für 
Hand- und 
Körperlotio
n, Päckchen 
für 
▌Seifenstüc
ke 

6. 

Sehr leichte 
Kunststofftragetaschen 

Sehr leichte Kunststofftragetaschen, 
ausgenommen sehr leichte 
Kunststofftragetaschen, die aus 
Hygienegründen erforderlich sind oder als 
Erstverpackung für lose Lebensmittel 
vorgesehen sind, sofern dies zur 
Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung beiträgt. 

Sehr dünne 
Tragetasche
n für lose 
Lebensmitte
l 
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ANHANG VI 

ANFORDERUNGEN FÜR WIEDERVERWENDUNGSSYSTEME UND 

WIEDERBEFÜLLUNGSSTATIONEN 

Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck 

a) „Governance-Leitlinien“ die Beschreibung der Governance-Struktur eines 

Wiederverwendungssystems, mit der die Rolle der Systemteilnehmer, das Eigentum an 

Verpackungen und jede vorgesehene Übertragung des Eigentums an Verpackungen 

sowie andere relevante Governance-Elemente des Wiederverwendungssystems im Sinne 

dieses Anhangs festgelegt werden; 

b) „geschlossenes Kreislaufsystem“ ein Wiederverwendungssystem, in dem 

wiederverwendbare Verpackungen von einem Systembetreiber oder einer kooperierenden 

Gruppe von Systemteilnehmern in Umlauf gebracht werden, ohne dass sich die 

Eigentumsverhältnisse der Verpackungen ändern; 

c) „offenes Kreislaufsystem“ ein Wiederverwendungssystem, in dem sich wiederverwendbare 

Verpackungen unter einer unbestimmten Anzahl von Systemteilnehmern im Umlauf 

befinden und in dem sich die Eigentumsverhältnisse der Verpackungen an einem oder 

mehreren Punkten des Wiederverwendungsprozesses ändern; 

d) „Systembetreiber“ jede natürliche oder juristische Person, die Systemteilnehmer ist und ein 

Wiederverwendungssystem betreibt; 

e) „Systemteilnehmer“ jede natürliche oder juristische Person, die an dem 

Wiederverwendungssystem teilnimmt und mindestens eine der folgenden Maßnahmen 

durchführt: die Verpackung entweder von den Endverbrauchern oder von anderen 

Systemteilnehmern abholt, aufbereitet, unter den Systemteilnehmern verteilt, transportiert, 

mit Produkten befüllt, verpackt oder den Endabnehmern anbietet. Ein 

Wiederverwendungssystem kann einen oder mehrere Teilnehmer umfassen, die diese 

Maßnahmen durchführen. 
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Teil A 

Anforderungen an Wiederverwendungssysteme 

1. Allgemeine Anforderungen an Wiederverwendungssysteme 

Die folgenden Anforderungen gelten für alle Wiederverwendungssysteme und müssen gleichzeitig 

erfüllt sein: 

a) Das System verfügt über eine klar definierte Governance-Struktur, wie in den Leitlinien 

beschrieben; 

b) durch die Governance-Struktur wird sichergestellt, dass die in den Governance-Leitlinien 

enthaltenen Ziele des Systems und gegebenenfalls die Zielvorgaben für die 

Wiederverwendung und alle anderen Ziele des Systems erreicht werden können; 

c) die Governance-Struktur ermöglicht einen gleichberechtigten Zugang und faire 

Bedingungen für alle Wirtschaftsakteure, die an dem System teilnehmen wollen; 

d) die Governance-Struktur ermöglicht einen gleichberechtigten Zugang und faire 

Bedingungen für alle Endabnehmer; 

e) das System ist so gestaltet, dass gewährleistet ist, dass in ihm im Kreislaufdurchgang 

befindliche Mehrwegverpackungen mindestens die in dem gemäß Artikel 11 erlassenen 

delegierten Rechtsakt genannte Mindestanzahl von Kreislaufdurchgängen erreichen; 
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f) das System verfügt über Vorschriften, durch die seine Funktionsweise, einschließlich der 

Anforderungen an die Verwendung von Verpackungen, festgelegt und die von allen 

Systemteilnehmern akzeptiert werden und mit denen Folgendes geregelt wird: 

i) Art und Gestaltung von Verpackungen, die im System in Umlauf sein dürfen; 

ii) Beschreibung der Produkte, die dafür bestimmt sind, im System verwendet, befüllt 

oder befördert zu werden; 

iii) Bedingungen für die ordnungsgemäße Handhabung und Verwendung von 

Verpackungen; 

iv) detaillierte Anforderungen an die Aufbereitung von Verpackungen; 

v) Anforderungen an die Sammlung von Verpackungen; 

vi) Anforderungen an die Lagerung von Verpackungen; 

vii) Anforderungen an die Befüllung oder Beladung von Verpackungen; 

viii) Vorschriften zur Gewährleistung einer wirksamen und effizienten Sammlung 

wiederverwendbarer Verpackungen, einschließlich Anreizen für die Endabnehmer, 

die Verpackungen an die Sammelstellen oder ein allgemeines Sammelsystem 

zurückzubringen; 

ix) Vorschriften zur Gewährleistung eines gleichberechtigten und fairen Zugangs zum 

Wiederverwendungssystem, auch für schutzbedürftige Endabnehmer; 

g) der Systembetreiber kontrolliert das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems und 

überprüft, ob die Wiederverwendung ordnungsgemäß ermöglicht wird; 
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h) das System verfügt über Berichterstattungsvorschriften, die den Zugriff auf Daten über die 

Anzahl der Befüllungen oder Wiederverwendungen (d. h. Kreislaufdurchgänge je 

Kategorie) sowie über Ausschuss, Sammelquoten (d. h. Rücklaufquoten), 

Verkaufseinheiten oder äquivalente Einheiten, einschließlich des Materials und nach 

Kategorien aufgeschlüsselt, oder eine durchschnittliche Schätzung, falls die Berechnung 

nicht durchführbar ist, und Anzahl der Einheiten wiederverwendbarer oder 

wiederbefüllbarer Verpackungen, die dem System hinzugefügt wurden, und Anzahl der 

im Rahmen des Plans für das Ende des Lebenszyklus behandelten 

Verpackungseinheiten, ermöglichen; 

i) die Gestaltung der Verpackung wird im Einklang mit einvernehmlich vereinbarten 

Spezifikationen oder Normen festgelegt; 

j) das System gewährleistet eine gerechte Verteilung von Kosten und Nutzen für alle 

Systemteilnehmer; 

k) das System gewährleistet die Umsetzung der Verpflichtungen zur erweiterten 

Herstellerverantwortung für wiederverwendbare Verpackungen, die im System 

verwendet werden und zu Abfall geworden sind. 

Die offenen Kreislaufsysteme, die über keinen Systembetreiber verfügen, sind von Teil A 

Nummer 1 Buchstaben b, g, h und j ausgenommen. 

Offene Kreislaufsysteme, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung eingerichtet wurden, 

sind von den Anforderungen gemäß Teil A Nummer 1 Buchstaben a, b, c, g, h und j 

ausgenommen. 
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2. Anforderungen an geschlossene Kreislaufsysteme 

Zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen nach Nummer 1 müssen gleichzeitig folgende 

Anforderungen erfüllt sein: 

a) Das System verfügt über eine Rückführungslogistik, die den Transport von Verpackungen 

von den Nutzern oder Endabnehmern zu den Systemteilnehmern erleichtert; 

b) das System ermöglicht die Sammlung, Aufbereitung und Umverteilung von Verpackungen; 

c) die Systemteilnehmer sind verpflichtet, die Verpackungen von der Sammelstelle 

zurückzunehmen, wenn sie gemäß den Systemvorschriften verwendet, gesammelt und 

gelagert wurden. 

3. Anforderungen an offene Kreislaufsysteme 

Zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen nach Nummer 1 müssen folgende Anforderungen 

gleichzeitig erfüllt sein: 

a) Nach der Verwendung der Verpackungen entscheidet der Systemteilnehmer, ob er die 

Verpackungen wiederverwendet oder zur Wiederverwendung an einen anderen 

Systemteilnehmer weiterleitet; 

b) das System gewährleistet die Möglichkeit und die allgemeine Verfügbarkeit der 

Sammlung, Aufbereitung und Umverteilung von Verpackungen; 

c) eine Aufbereitung, die den Anforderungen in Teil B dieses Anhangs entspricht, ist Teil des 

Systems. 
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Teil B 

Aufbereitung 

1. Das Aufbereitungsverfahren darf keine Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der 

hierfür Verantwortlichen bergen und seine Auswirkungen auf die Umwelt sollten so gering 

wie möglich gehalten werden. Die Aufbereitung wird im Einklang mit den geltenden 

Rechtsvorschriften über kontaktempfindliche Materialien, Abfälle und 

Industrieemissionen betrieben. 

2. Die Aufbereitung umfasst die folgenden Vorgänge, die an das Format der 

wiederverwendbaren Verpackungen und ihren Verwendungszweck angepasst sind: 

a) Bewertung des Zustands der Verpackungen; 

b) Entfernung beschädigter oder nicht wiederverwendbarer Bestandteile; 

c) Beförderung der entfernten Bestandteile zu einem geeigneten Verwertungsverfahren; 

d) Reinigung und Waschen unter den vorgeschriebenen Hygienebedingungen; 

e) Reparatur von Verpackungen; 

f) Begutachtung und Bewertung der Gebrauchstauglichkeit. 
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3. Gegebenenfalls sind Reinigungs- und Waschverfahren in verschiedenen Phasen der 

Aufbereitung anzuwenden und zu wiederholen. 

4. Das aufbereitete Produkt muss die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllen, die 

für das Produkt gelten. 

Teil C 

Anforderungen an die Wiederbefüllung 

▌Wiederbefüllungsstationen müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) Sie enthalten klare und präzise Angaben zu folgenden Punkten: 

i) Hygienestandards, die das Behältnis des Endabnehmers erfüllen muss, damit der 

Endabnehmer die Wiederbefüllungsstation nutzen kann; 

▌ 

ii) Arten und Merkmale von Behältnissen, die zur Wiederbefüllung mit erworbenen 

Produkten verwendet werden können; 

iii) Kontaktangaben des Endvertreibers, um die Einhaltung der Hygienenormen 

gemäß geltendem Recht sicherzustellen; 

b) sie verfügen über eine Messvorrichtung, um das Behältnis des Endabnehmers wiegen zu 

können, oder sie bieten eine ähnliche Möglichkeit dafür, dem Endnutzer eine bestimmte 

Menge für den Kauf zu sichern; 

c) der vom Endabnehmer gezahlte Preis darf das Gewicht des wiederzubefüllenden 

Behältnisses nicht einschließen. 

▌ 
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ANHANG VII 

KONFORMITÄTSBEWERTUNGSVERFAHREN 

Modul A 

Interne Fertigungskontrolle 

1. Bei der internen Fertigungskontrolle handelt es sich um das 

Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem der Erzeuger die in den Nummern 2, 3 und 4 

genannten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene Verantwortung 

erklärt, dass die betreffende Verpackung den für sie geltenden Anforderungen gemäß 

Artikel 5 bis 12 dieser Verordnung genügt. 

2. Technische Dokumentation 

Der Erzeuger erstellt die technische Dokumentation. Anhand der Dokumentation muss es 

möglich sein, die Konformität der Verpackung mit den einschlägigen Anforderungen zu 

bewerten, und sie muss eine angemessene Analyse und Bewertung der Risiken der 

Nichtkonformität enthalten. 

In der technischen Dokumentation sind die geltenden Anforderungen aufzuführen und die 

Gestaltung, die Herstellung und die Funktionsweise der Verpackung zu erfassen, soweit sie 

für die Bewertung von Belang sind. Die technische Dokumentation enthält gegebenenfalls 

zumindest folgende Elemente: 

a) eine allgemeine Beschreibung der Verpackung und ihres vorgesehenen 

Verwendungszwecks; 

b) Entwürfe, Fertigungszeichnungen und Materialien von Bauteilen ▌; usw. 
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c) Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeichnungen und 

Pläne sowie der Funktionsweise der Verpackung erforderlich sind; 

d) eine Liste mit 

i) den harmonisierten Normen gemäß Artikel 36, die ganz oder teilweise 

Anwendung finden; 

ii) den gemeinsamen ▌Spezifikationen gemäß Artikel 37, die vollständig oder 

teilweise angewendet wurden; 

iii) sonstigen einschlägigen technischen Spezifikationen, die für Mess- oder 

Berechnungszwecke verwendet werden; 

iv) falls harmonisierte Normen und/oder gemeinsame Spezifikationen teilweise 

angewendet werden – den Teilen, die angewendet wurden; 

v) falls harmonisierte Normen und/oder gemeinsame ▌Spezifikationen nicht 

angewendet werden – einer Beschreibung der Lösungen, die zur Erfüllung der 

in Nummer 1 genannten Anforderungen gewählt wurden; 

e) eine qualitative Beschreibung der Art und Weise, wie die in den Artikeln 6, 10 und 11 

vorgesehenen Bewertungen durchgeführt wurden; und 

f) Prüfberichte. 

3. Herstellung 

Der Erzeuger trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Herstellungsprozess und 

seine Überwachung die Konformität der Verpackung mit der in Nummer 2 genannten 

technischen Dokumentation und mit den Anforderungen gemäß Nummer 1 gewährleisten. 
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4. Konformitätserklärung 

Der Erzeuger stellt für jede Verpackungsart eine schriftliche Konformitätserklärung aus 

und hält sie zusammen mit der technischen Dokumentation zehn Jahre lang nach dem 

Inverkehrbringen der Verpackung für die nationalen Behörden bereit. Aus der 

Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welche Verpackung sie ausgestellt wurde. 

Ein Exemplar der Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf Verlangen 

zur Verfügung gestellt. 

5. Bevollmächtigter 

Die in Nummer 4 genannten Verpflichtungen des Erzeugers in Bezug auf das Führen der 

technischen Dokumentation können von seinem Bevollmächtigten in seinem Auftrag und 

unter seiner Verantwortung erfüllt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind. 
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ANHANG VIII 

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG NR.*… 

1. Nr. … (eindeutige Kennung der Verpackung): 

2. Name und Anschrift des Erzeugers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten: 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der 

Erzeuger: 

4. Gegenstand der Erklärung (Kennung der Verpackung zwecks Rückverfolgbarkeit): 

Beschreibung der Verpackung: 

5. Der unter Nummer 4 genannte Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union in Bezug auf die Harmonisierung: … (Verweis auf die 

anderen angewandten Rechtsakte der Union): 

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen, die 

zugrunde gelegt wurden, oder Angabe anderer technischer Spezifikationen, für die die 

Konformität erklärt wird: 

7. Die notifizierte Stelle … (Name, Anschrift, Kennnummer) ... hat, falls anwendbar, … 

(Beschreibung ihrer Maßnahme) durchgeführt und die folgende(n) Bescheinigung(en) 

ausgestellt: … (Einzelheiten, einschließlich des Datums, und gegebenenfalls Angaben zur 

Dauer und zu den Gültigkeitsbedingungen): 

8. Zusätzliche Angaben; 

Unterzeichnet für und im Namen von: 

(Ort und Datum der Ausstellung): 

(Name, Funktion) (Unterschrift): 

* (Kennnummer der Erklärung) 
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ANHANG IX 

ANGABEN IN BEZUG AUF DIE REGISTRIERUNG UND BERICHTERSTATTUNG AN DAS 

REGISTER NACH ARTIKEL 44 

Teil I 

A. Bei der Registrierung zu übermittelnde Angaben 

1. Die vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten für die erweiterte 

Herstellerverantwortung vorzulegenden Informationen umfassen Folgendes: 

a) Name und Markennamen (sofern vorhanden), unter denen der Hersteller seine 

Verpackungen in dem Mitgliedstaat auf dem Markt bereitstellt, und Anschrift des 

Herstellers, einschließlich Postleitzahl und Ort, Straße und Hausnummer, Land, 

gegebenenfalls Telefon, Internetadresse und E-Mail-Adresse unter Angabe einer 

einzigen Kontaktstelle; 

b) wenn ein Hersteller zusätzlich zu den unter Buchstabe a genannten Informationen 

einen Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung beauftragt hat: 

Name und Anschrift einschließlich Postleitzahl und Ort, Straße und Hausnummer, 

Land, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten; 

c) nationale Identifikationsnummer des Herstellers, einschließlich seiner 

Handelsregisternummer oder einer gleichwertigen amtlichen Registernummer und 

der europäischen oder nationalen Steueridentifikationsnummer; 

▌ 

d) eine Erklärung darüber, wie der Hersteller seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 45 

nachkommt – einschließlich des von der Organisation für Herstellerverantwortung 

ausgestellten Zertifikats in dem Fall, dass Artikel 46 Absatz 1 gilt. 
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2. Wird eine Organisation für Herstellerverantwortung mit der Erfüllung der Verpflichtungen 

im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung beauftragt, so umfassen die vom 

Hersteller zu übermittelnden Angaben den Namen und die Kontaktdaten, einschließlich 

Postleitzahl und Ort, Straße und Hausnummer, Land, Telefonnummer, Web- und E-Mail-

Adresse sowie die nationale Kennnummer der Organisation für Herstellerverantwortung, 

einschließlich der Handelsregisternummer oder einer gleichwertigen amtlichen 

Registrierungsnummer und der europäischen oder nationalen Steueridentifikationsnummer 

der Organisation für Herstellerverantwortung, sowie den Auftrag des vertretenen 

Herstellers, eine Erklärung des Herstellers oder gegebenenfalls des Bevollmächtigten des 

Herstellers für die erweiterte Herstellerverantwortung oder der Organisation für 

Herstellerverantwortung, aus der hervorgeht, dass die übermittelten Angaben der Wahrheit 

entsprechen. 

3. Im Falle einer vom Hersteller entsprechend Artikel 46 Absatz 1 beauftragten 

Organisation für Herstellerverantwortung, die der Registrierungspflicht nach Artikel 44 

nachkommt, muss diese zusätzlich zu den nach Teil A Nummer 1 dieses Anhangs 

erforderlichen Angaben Folgendes vorsehen: 

a) Namen und Kontaktdaten, einschließlich Postleitzahlen und Orte, Straßen und 

Hausnummern, Länder, Telefonnummern, Web- und E-Mail-Adressen der 

vertretenen Hersteller; 

b) gegebenenfalls den Auftrag jedes vertretenen Herstellers; 

c) vertritt die Organisation für Herstellerverantwortung mehr als einen Hersteller, so 

gibt sie getrennt an, wie jeder der vertretenen Hersteller die in Artikel 45 festgelegten 

Pflichten erfüllt. 
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Teil II 

Für die Berichterstattung zu übermittelnde Angaben 

B. Für die Berichterstattung gemäß Artikel 44 Absatz 7 zu übermittelnde Angaben 

a) nationale Identifikationsnummer des Herstellers; 

b) Berichtszeitraum; 

c) Mengen nach Gewicht der Verpackungskategorien gemäß Anhang II Tabelle 1, die der 

Hersteller erstmals auf dem Markt des Mitgliedstaats bereitstellt; 

▌ 

d) Regelungen, um die Herstellerverantwortung in Bezug auf die in Verkehr gebrachten 

Verpackungen zu gewährleisten. 

C. Für die Berichterstattung gemäß Artikel 44 Absatz 8 zu übermittelnde Angaben 

a) nationale Identifikationsnummer des Herstellers; 

b) Berichtszeitraum; 

c) Angaben zu den Verpackungsarten in Tabelle 1; 

d) Regelungen, um die Herstellerverantwortung in Bezug auf die in Verkehr gebrachten 

Verpackungen zu gewährleisten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 310 

Tabelle 1 

 Mengen nach Gewicht, die in dem 
Mitgliedstaat bereitgestellt werden 

Glas  

Folien  

Papier/Pappe   

Eisenmetalle  

Aluminium  

Holz   

Sonstige  

Gesamt  

 

D. Für die Berichterstattung gemäß Artikel 44 Absatz 10 zu übermittelnde Angaben 

a) Mengen nach Gewicht, aufgeschlüsselt nach Kategorie der Verpackungsabfälle im 

Sinne von Anhang II Tabelle 2, die im Mitgliedstaat gesammelt und zum Sortieren 

verbracht werden; 

b) Mengen nach Gewicht, aufgeschlüsselt nach Kategorie der innerhalb des Mitgliedstaats 

recycelten, verwerteten und entsorgten oder innerhalb oder außerhalb der Union 

verbrachten Verpackungsabfälle gemäß Anhang XII Tabelle 3; 

c) Mengen nach Gewicht der getrennt gesammelten Einweggetränkeflaschen aus 

Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei Litern und 

Einwegmetallgetränkebehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei Litern 

gemäß Anhang XII Tabelle 5. 
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ANHANG X 

MINDESTANFORDERUNGEN AN PFAND- UND RÜCKNAHMESYSTEME 

Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck 

„Systembetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die mit der Einrichtung oder dem Betrieb 

eines Pfand- und Rücknahmesystems in einem Mitgliedstaat betraut ist. 

Allgemeine Mindestanforderungen an Pfand- und Rücknahmesysteme 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in ihrem Hoheitsgebiet eingerichteten Pfand- und 

Rücknahmesysteme folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

a) Ein einziger Systembetreiber wurde eingesetzt oder lizenziert oder, falls es mehr als einen 

Systembetreiber gibt, treffen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, um die Koordinierung 

zwischen den einzelnen Systembetreibern sicherzustellen; 

b) die Governance und entsprechende Betriebsvorschriften ermöglichen allen 

Wirtschaftsakteuren, die Teil des Systems werden möchten, gleichberechtigten Zugang und 

faire Bedingungen, sofern sie Verpackungen, die zu einer unter das System fallenden 

Verpackungsart oder -kategorie gehören, auf dem Markt bereitstellen; 

c) es werden Kontrollverfahren und Berichterstattungssysteme eingerichtet, die es dem 

Systembetreiber ermöglichen, Daten über die Sammlung der unter das Pfand- und 

Rücknahmesystem fallenden Verpackungen zu erhalten; 

d) es wird ein Mindestpfandniveau festgelegt, das ausreicht, um die erforderlichen 

Sammelquoten zu erreichen; 

e) Mindestanforderungen an die finanzielle Kapazität des Systembetreibers werden 

festgelegt, damit der Systembetreiber seine Aufgaben wahrnehmen kann; 

f) der Systembetreiber ist eine gemeinnützige und unabhängige juristische Einheit; 
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g) die Systembetreiber nehmen ausschließlich Aufgaben wahr, die sich aus den Vorschriften 

dieser Verordnung ergeben, sowie alle zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Koordinierung und dem Betrieb des von den Mitgliedstaaten eingerichteten Pfand- und 

Rücknahmesystems; 

h) die Systembetreiber koordinieren die Funktionen des Pfand- und Rücknahmesystems; 

i) die Systembetreiber bewahren Folgendes in schriftlicher Form auf: 

i) ein Statut über seine interne Organisation; 

ii) Nachweise über sein Finanzierungssystem; 

iii) eine Erklärung, aus der hervorgeht, dass das System die Anforderungen dieser 

Verordnung erfüllt, sowie etwaige zusätzliche Anforderungen, die in dem 

Mitgliedstaat, in dem er tätig ist, gelten; 

j) ein ausreichender Anteil des Jahresumsatzes des Systembetreibers wird für Kampagnen 

zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf ▌die Bewirtschaftung von 

Verpackungsabfällen verwendet; 

k) die Systembetreiber müssen alle Informationen bereitstellen, die von den zuständigen 

Behörden eines Mitgliedstaats, in dem das System betrieben wird, angefordert werden, um 

die Einhaltung der Anforderungen dieses Anhangs zu überwachen; 

l) die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endvertreiber verpflichtet sind, die 

Pfandverpackungen des von ihnen verteilten Verpackungsmaterials und -formats 

anzunehmen und den Endabnehmern die Pfandgebühr zurückzuerstatten, wenn die 

Pfandverpackungen zurückgegeben werden, es sei denn, den Endabnehmern stehen 

über eines der Sammelsysteme, mit dem für Lebensmittelverpackungen Recycling in 

Lebensmittelqualität sichergestellt wird und die von den nationalen Behörden für diesen 

Zweck zugelassen wurden, gleichermaßen zugängliche Mittel zur Verfügung, sich die 

Pfandgebühr nach der Nutzung der Pfandverpackungen zurückerstatten zu lassen. 
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Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn die Verkaufsfläche es den Endabnehmern nicht 

ermöglicht, Pfandverpackungen zurückzugeben. Die Endvertreiber müssen jedoch stets 

die Rückgabe der leeren Verpackungen der von ihnen verkauften Produkte akzeptieren; 

▌ 

m) Endabnehmer können die Pfandverpackungen zurückgeben, ohne Waren kaufen zu 

müssen; das Pfand wird den Verbrauchern zurückgezahlt; 

n) alle von einem Pfand- und Rücknahmesystem zu sammelnden Pfandverpackungen sind 

deutlich gekennzeichnet, sodass die Endabnehmer leicht erkennen können, ob diese 

Verpackungen zurückgegeben werden müssen; 

o) die Gebühren sind transparent; 

▌ 

neben den Mindestanforderungen können die Mitgliedstaaten gegebenenfalls zusätzliche 

Anforderungen festlegen, um sicherzustellen, dass die Ziele dieser Verordnung erreicht werden, 

insbesondere um die Reinheit der gesammelten Verpackungsabfälle zu erhöhen, die Vermüllung zu 

verringern oder andere Ziele der Kreislaufwirtschaft zu fördern. 

Mitgliedstaaten mit Regionen mit hoher grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit stellen sicher, 

dass die Pfand- und Rücknahmesysteme die Sammlung von Verpackungen aus Pfand- und 

Rücknahmesystemen anderer Mitgliedstaaten an benannten Sammelstellen ermöglichen, und 

bemühen sich, die Erstattung einer Pfandgebühr, die der Endabnehmer beim Kauf der 

Verpackung entrichten musste, zu ermöglichen. 

▌ 
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ANHANG XI 

NACH ARTIKEL 52 ABSATZ 2 BUCHSTABE D VORZULEGENDER UMSETZUNGSPLAN 

Der nach Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe d vorzulegende Umsetzungsplan enthält 

a) eine Bewertung der in der Vergangenheit erreichten, aktuellen und prognostizierten Quoten 

bei Recycling, Deponierung und anderen Arten der Behandlung von Verpackungsabfällen 

und der Abfallströme, aus denen sie sich zusammensetzen; 

b) eine Bewertung der Umsetzung der bestehenden Abfallbewirtschaftungspläne und 

Abfallvermeidungsprogramme nach den Artikeln 28 und 29 der Richtlinie 2008/98/EG; 

c) die Gründe, aus denen der Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass er die jeweilige, in 

Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Zielvorgabe in der dort festgelegten Frist 

möglicherweise nicht erreichen wird, und eine Bewertung der zur Erfüllung dieser 

Zielvorgabe nötigen Fristverlängerung; 

d) die zur Erfüllung der Zielvorgaben nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser 

Verordnung notwendigen Maßnahmen, die während der Fristverlängerung für den 

Mitgliedstaat gelten, einschließlich geeigneter wirtschaftlicher Instrumente und anderer 

Maßnahmen, die Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 

Absatz 1 und Anhang IVa der Richtlinie 2008/98/EG bieten; 

e) einen Zeitplan für die Durchführung der in Buchstabe d genannten Maßnahmen, die 

Festlegung der für ihre Durchführung zuständigen Stelle und eine Bewertung, wie diese 

Maßnahmen im Fall einer Fristverlängerung jeweils zur Erfüllung der geltenden 

Zielvorgaben beitragen; 

f) Informationen zu Finanzmitteln für die Abfallbewirtschaftung nach dem 

Verursacherprinzip; 

g) gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität im Sinne einer besseren 

Planbarkeit und besserer Überwachungsergebnisse in der Abfallbewirtschaftung. 
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ANHANG XII 

VON DEN MITGLIEDSTAATEN IN IHRE DATENBANKEN ÜBER 

VERPACKUNGSABFÄLLE EINZUGEBENDE DATEN  

(GEMÄẞ DEN NACHSTEHEND AUFGEFÜHRTEN TABELLEN 1 BIS 4) 

1. Bei Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen: 

a) Mengen für jede Verpackungskategorie der in dem Mitgliedstaat erzeugten 

Verpackungen (erzeugt + importiert + gelagert – ausgeführt) (Tabelle 1) 

b) Mengen an wiederverwendbaren Verpackungen (Tabelle 2) 

2. Bei Verkaufs-, Um- und Transportverpackungsabfällen: 

a) für jede Verpackungskategorie (Tabelle 3): 

i) Mengen, die erstmals im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats auf dem Markt 

bereitgestellt werden; 

ii) Mengen an erzeugten Verpackungsabfällen; 

▌ 

iii) Mengen an entsorgten, verwerteten und recycelten Verpackungen; 

b) der jährliche Verbrauch an sehr leichten Kunststofftragetaschen, leichten 

Kunststofftragetaschen und dicken Kunststofftragetaschen pro Person, getrennt für 

jede Kategorie, gemäß Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b (Tabelle 4) 

c) die Quote der getrennten Sammlung von Verpackungsformaten, die unter Pfand- und 

Rücknahmesysteme gemäß Artikel 50 Absatz 1 fallen (Tabelle 5) 
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Tabelle 1 

Menge der im Inland erzeugten Verpackungen (Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen) (in 

Tonnen) 

 Produzierte
s Gewicht 

–
 Ausgeführt
es Gewicht 

+ Eingeführ
tes Gewicht 

+ Gelagert
es 

Gewicht 

= Gesamt 

Glas      

Folien      

Papier/Pappe ▌      

Eisenmetalle      

Aluminium      

Holz       

Sonstige      

Gesamt      
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Tabelle 2 

Gesamtmenge der im nationalen Hoheitsgebiet erstmals auf dem Markt bereitgestellten 

wiederverwendbaren Verpackungen (Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen) 

 

Erstmals im 
Hoheitsgebie

t des 
betreffenden 
Mitgliedstaat

s auf dem 
Markt 

bereitgestellt
e Mengen an 
Verpackunge
n (in Tonnen) 

Wiederverwendbare 
Verpackungen 

Wiederverwendbare 
Verkaufsverpackungen 

Gewicht in t 

Prozentualer 
Anteil der 
gesamten 

wiederverwen
dbaren 

Verpackunge
n 

Gewicht 
in t 

Prozentsat
z der 

gesamten 
wiederver
wendbare

n 
Verkaufsv
erpackung

en 

Glas      

Folien       

Papier/Pappe ▌      

Eisenmetalle 
(einschließlich 
Weißblech ▌) 

     

Aluminium      

Holz       

Sonstige      

Gesamt      

▌
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Tabelle 3 

Menge je Verpackungskategorie gemäß Anhang II Tabelle 2 von: Verpackungen, die im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats erstmals auf dem Markt 

bereitgestellt werden, erzeugten Verpackungsabfällen und im Inland entsorgten, verwerteten und recycelten oder exportierten Verpackungsabfällen 

Material Kategorie 

Verpackungen
, die erstmals 

im 
Hoheitsgebiet 

des 
Mitgliedstaats 

auf dem 
Markt 

bereitgestellt 
werden (in t) 

Verpackun
gsabfallauf

kommen 
(in t) 

Verpackung
en insgesamt 

Entsorgte 
Abfälle (in t) 

Verpackungsa
bfälle 

insgesamt 
Verwertet 

(in t) 

Verpackungen 
insgesamt 

Wiederverwert
eter Abfall 

(in t) 

Verpacku
ngen 

insgesamt 
Entsorgte 

Abfälle 
(in t) 

Verpackungsa
bfälle 

insgesamt 
Verwertet 

(in t) 

Verpackun
gen 

insgesamt 
Wiederver
werteter 
Abfall 
(in t) 

Innerhalb des Hoheitsgebietes Außerhalb des Hoheitsgebietes 

Kunststoffe PET – starr                

PE starr, PP starr, 
HDPE und PP starr 

               

Folien/flexibel                

PS, XPS, EPS                

Andere starre 
Kunststoffe  

               

Biologisch abbaubar 
(starr und flexibel) 

               

w
w

w
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Material Kategorie 

Verpackungen
, die erstmals 

im 
Hoheitsgebiet 

des 
Mitgliedstaats 

auf dem 
Markt 

bereitgestellt 
werden (in t) 

Verpackun
gsabfallauf

kommen 
(in t) 

Verpackung
en insgesamt 

Entsorgte 
Abfälle (in t) 

Verpackungsa
bfälle 

insgesamt 
Verwertet 

(in t) 

Verpackungen 
insgesamt 

Wiederverwert
eter Abfall 

(in t) 

Verpacku
ngen 

insgesamt 
Entsorgte 

Abfälle 
(in t) 

Verpackungsa
bfälle 

insgesamt 
Verwertet 

(in t) 

Verpackun
gen 

insgesamt 
Wiederver
werteter 
Abfall 
(in t) 

Innerhalb des Hoheitsgebietes Außerhalb des Hoheitsgebietes 

Papier/Papp
e 

Papier/Pappe 
(ausgenommen 
Getränkekartons) 

               

Getränkekartons                

Metall 
Aluminium                

Stahl                

Glas Glas                 

Holz Holz, Kork                

Andere 
Textilien, 
Keramik/Porzellan 
und andere 

              

w
w

w
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Tabelle 4 

Menge der sehr leichten Kunststofftragetaschen, leichten Kunststofftragetaschen, dicken 

Kunststofftragetaschen und sehr dicken Kunststofftragetaschen pro Person, die im Inland 

verbraucht werden 

 Im Inland verbrauchte Kunststofftragetaschen 

Anzahl pro Person Tonnen pro Person 

Sehr leichte Kunststofftragetaschen 
Kunststofftragetaschen mit einer 
Wandstärke unter 15 Mikron 

    

Leichte Kunststofftragetaschen 
Kunststofftragetaschen mit einer 
Wandstärke unter 50 Mikron 

    

Dicke Kunststofftragetaschen 
Kunststofftragetaschen mit einer 
Wandstärke zwischen 50 und 
99 Mikron 
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Tabelle 5 

Quote der getrennten Sammlung von Verpackungsformaten, die unter Pfand- und 

Rücknahmesysteme gemäß Artikel 50 Absatz 1 fallen 

 Erstmals im Inland in Verkehr 
gebrachte Verpackungen (in t) 

Im Rahmen des Pfand- und 
Rücknahmesystems im Inland 
getrennt gesammelt (in t) 

Einweggetränkeflasch
en aus Kunststoff mit 
einem 
Fassungsvermögen 
von bis zu 3 l 

    

Einweggetränkebehält
er aus Metall mit 
einem 
Fassungsvermögen 
von bis zu 3 l 
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ANHANG XIII 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0319
Luftqualität und saubere Luft für Europa
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Luftqualität und saubere Luft für Europa (Neufassung) (COM(2022)0542 – C9-
0364/2022 – 2022/0347(COD))
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0542),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0364/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 22. Februar 20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Juli 20232,

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten3,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 27. Juni 2023 an den 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gemäß 
Artikel 110 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 8. März 2024 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 

                                               
1 ABl. C 146 vom 27.4.2023, S. 46.
2 ABl. C, C/2023/251, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/251/oj
3 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 110 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0233/2023), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest4; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                
4  Dieser Standpunkt ersetzt die am 13. September 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P9_TA(2023)0318). 
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P9_TC1-COD(2022)0347 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Luftqualität und saubere Luft für Europa (Neufassung)* 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                
*  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 146 vom 27.4.2023, S. 46. 
2 ABl. C, C/2023/251, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/251/oj. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2004/107/EG4 und 2008/50/EG5 des Europäischen Parlaments und des Rates 

wurden in wesentlichen Punkten geändert. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, im 

Rahmen der anstehenden Änderungen eine Neufassung der genannten Richtlinien 

vorzunehmen. 

(2) Die Kommission legte am 11. Dezember 2019 mit ihrer Mitteilung mit dem Titel „Der 

europäische Grüne Deal“ einen ehrgeizigen Fahrplan vor, mit dem die EU den Übergang 

zu einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten 

und wettbewerbsfähigen Wirtschaft vollziehen soll und der darauf abzielt, das Naturkapital 

der EU zu schützen, zu bewahren und zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheit und 

das Wohlergehen der Menschen vor umweltbedingten Risiken und Auswirkungen zu 

schützen. In Bezug auf saubere Luft hat sich die Kommission insbesondere verpflichtet, 

die Luftqualität weiter zu verbessern und die Luftqualitätsnormen der Union stärker an die 

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anzupassen. Im europäischen 

Grünen Deal kündigte die Kommission darüber hinaus eine Stärkung der Bestimmungen 

zur Überwachung, Modellierung und Luftqualitätspläne an. 

                                                
4 Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 

2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe in der Luft (ABl. L 23 vom 26.1.2005, S. 3). 

5 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über 
Luftqualität und saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1). 
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(3) In ihrer Mitteilung vom 12. Mai 2021 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einem gesunden 

Planeten für alle – EU-Aktionsplan: ‚Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und Boden‘“ hat 

die Kommission einen „Null-Schadstoff-Aktionsplan“ erstellt, in dem unter anderem auf 

die Schadstoffaspekte des europäischen Grünen Deals eingegangen und zugesagt wird, 

dass bis 2030 die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung um mehr als 

55 % und die Anzahl der Ökosysteme in der Union, in denen die biologische Vielfalt durch 

Luftverschmutzung bedroht ist, um 25 % reduziert werden sollen. 

(4) Der Null-Schadstoff-Aktionsplan enthält auch eine Vision für 2050, nach der die 

Luftverschmutzung auf ein Niveau gesenkt werden soll, das als nicht mehr schädlich für 

die Gesundheit und die natürlichen Ökosysteme gilt. Zu diesem Zweck sollte ein 

schrittweiser Ansatz im Hinblick auf aktuelle und künftige Luftqualitätsnormen in der 

Union verfolgt werden, indem ▌Luftqualitätsnormen für das Jahr 2030 und darüber hinaus 

festgelegt werden und eine Perspektive für die Angleichung an die aktuellsten 

Luftqualitätsleitlinien der WHO bis spätestens 2050 entwickelt wird, die auf einem 

Mechanismus zur regelmäßigen Überprüfung beruht, um den neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Angesichts des Zusammenhangs zwischen der 

Verringerung der Umweltverschmutzung und der Dekarbonisierung sollte das langfristige 

Null-Schadstoff-Ziel zusammen mit der Verringerung der Treibhausgasemissionen gemäß 

der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates6 verfolgt 

werden. 

                                                
6 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 

2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 
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(5) Im September 2021 aktualisierte die WHO die Luftqualitätsleitlinien auf Grundlage 

einer systematischen Überprüfung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 

gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung. Die aktualisierten 

Luftqualitätsleitlinien der WHO heben neue Erkenntnisse über Auswirkungen bei 

geringer Exposition gegenüber Luftverschmutzung hervor und formulieren niedrigere 

Luftqualitätsrichtlinien für Feinstaub (PM10 und PM2,5) und für Stickstoffdioxid im 

Vergleich zu früheren Leitlinien. Diese Richtlinie trägt den neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, einschließlich der aktuellsten Luftqualitätsleitlinien der WHO, 

Rechnung. 

(6) In den letzten drei Jahrzehnten hat die Gesetzgebung der Union und der Mitgliedstaaten 

zu einer stetigen Verringerung der Schadstoffemissionen und zu entsprechenden 

Verbesserungen der Luftqualität geführt. Die strategischen Optionen, die im Rahmen 

der Folgenabschätzung zu dieser Richtlinie analysiert wurden, deuten auf einen 

zusätzlichen sozioökonomischen Nettonutzen einer weiteren Verringerung der 

Luftverschmutzung hin, wobei die prognostizierten monetarisierten gesundheitlichen 

und ökologischen Vorteile die erwarteten Umsetzungskosten deutlich überwiegen.  
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(7) Beim Ergreifen der einschlägigen Maßnahmen zur Verwirklichung des Null-Schadstoff-

Ziels in Bezug auf die Luftverschmutzung auf Unionsebene und auf nationaler Ebene 

sollten sich die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission 

vom Vorsorgeprinzip und von den Grundsätzen leiten lassen, dass vorbeugende 

Maßnahmen ergriffen werden sollten, dass Umweltschäden vorrangig an der Quelle 

bekämpft werden sollten und dass der Verursacher zahlen sollte, leiten lassen, die im 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankert sind, sowie vom 

Grundsatz der Schadensvermeidung des europäischen Grünen Deals, wobei auch das 

Menschenrecht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt anerkannt werden 

sollte, das in der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) am 28. Juli 

2022 verabschiedeten Resolution 76/300 verankert ist. Dabei sollten sie unter anderem 

Folgendem Rechnung tragen: dem Beitrag, den eine bessere Luftqualität zur menschlichen 

Gesundheit, zur Qualität der Umwelt und zur Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme, zum 

Wohlergehen der Bürger, zur Gleichstellung und zum Schutz empfindlicher und 

gefährdeter Bevölkerungsgruppen, zu den Gesundheitskosten, zum Wohlstand der 

Gesellschaft, zur Beschäftigung und zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft leistet; der 

Energiewende, der Stärkung der Energiesicherheit und der Bekämpfung der Energiearmut; 

der sicheren Lebensmittelversorgung zu erschwinglichen Preisen; der Entwicklung 

nachhaltiger und intelligenter Mobilitäts- und Verkehrslösungen und der entsprechenden 

Infrastruktur; den Auswirkungen von Verhaltensänderungen; den Auswirkungen der 

Fiskalpolitik; der Fairness und Solidarität zwischen und in den Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ihre nationalen Gegebenheiten, etwa 

der Besonderheiten von Inseln, und der Notwendigkeit, im Laufe der Zeit Konvergenz zu 

erreichen; der Notwendigkeit einer fairen und sozial gerechten Gestaltung des Übergangs 

durch geeignete Bildungs- und Ausbildungsprogramme, auch für Angehörige der 

Gesundheitsberufe; den besten verfügbaren und aktuellsten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, insbesondere von der WHO veröffentlichten Erkenntnissen; der 

Notwendigkeit, Risiken im Zusammenhang mit der Luftverschmutzung bei Investitions- 

und Planungsentscheidungen zu berücksichtigen; der Kosteneffizienz, den besten 

verfügbaren Technologien und der Technologieneutralität im Hinblick auf die 

Verringerung von Luftschadstoffemissionen sowie der zeitlichen Entwicklung der 

Umweltintegrität und des Anspruchsniveaus. 
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(8) Diese Richtlinie leistet einen Beitrag zum Erreichen der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung (SDG), insbesondere zu den SDG 3, 7, 10, 11 und 13. 

(9) In dem mit dem Beschluss (EU) 2022/591 des Europäischen Parlaments und des Rates7 

niedergelegten allgemeinen Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2030 (das 

„8. Umweltaktionsprogramm“) wird unter anderem das Ziel festgelegt, eine 

schadstofffreie Umwelt zu erreichen sowie die Gesundheit und das Wohlergehen der 

Menschen, Tiere und Ökosysteme vor umweltbedingten Risiken und negativen 

Auswirkungen zu schützen, und zu diesem Zweck ist darin unter anderem vorgesehen, dass 

die Überwachungsmethoden, eine bessere internationale Zusammenarbeit, die 

Information der Öffentlichkeit und der Zugang zu Gerichten verbessert werden müssen. 

Dies dient als Richtschnur für die in dieser Richtlinie festgelegten Ziele. 

                                                
7 Beschluss (EU) 2022/591 des Europäischen Parlament und des Rates vom 6. April 2022 

über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2030 (ABl. L 114 
vom 12.4.2022, S. 22). 
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(10) Die Kommission sollte die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Schadstoffe, ihre 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, sowie unter anderem die 

direkten und indirekten luftverschmutzungsbedingten Gesundheitskosten, 

sozioökonomische Auswirkungen, Kosten für Umweltschutzmaßnahmen und 

verhaltensbezogene, steuerliche sowie technologische Entwicklungen regelmäßig 

überprüfen. Auf der Grundlage ihrer Überprüfung sollte die Kommission bewerten, ob die 

geltenden Luftqualitätsnormen noch angemessen sind, um die Ziele dieser Richtlinie zu 

erreichen. Die Kommission sollte die erste Überprüfung bis zum 31. Dezember 2030 

durchführen. Bei der Durchführung einer Überprüfung sollte die Kommission Optionen 

und Zeitpläne für die Angleichung der Luftqualitätsnormen an die neuesten 

Luftqualitätsleitlinien der WHO bewerten, ob die Luftqualitätsnormen auf der Grundlage 

der neuesten wissenschaftlichen Informationen aktualisiert werden müssen, ob zusätzliche 

Luftschadstoffe abgedeckt werden sollten und ob die Bestimmungen über die 

Verlängerung der Fristen für die Erreichung und die grenzüberschreitende 

Luftverschmutzung geändert werden sollten. Im Anschluss an ihre Überprüfung sollte 

die Kommission, sofern sie dies für erforderlich hält, einen Vorschlag zur 

Überarbeitung der Luftqualitätsnormen oder zur Erfassung anderer Luftschadstoffe 

vorlegen. Sofern die Kommission es für erforderlich hält, sollte sie auch Vorschläge zur 

Einführung oder Überarbeitung einschlägiger Rechtsvorschriften zur Vermeidung von 

Emissionen an der Quelle vorlegen, um zur Erreichung der vorgeschlagenen überarbeiteten 

Luftqualitätsnormen auf Unionsebene beizutragen, und weitere Maßnahmen vorschlagen, 

die auf Unionsebene zu treffen sind. 
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(11) Für die Beurteilung der Luftqualität sollte ein einheitlicher Ansatz gelten, nach dem 

gemeinsame Beurteilungskriterien angewendet werden. Bei der Beurteilung der 

Luftqualität sollte der Größe der der Luftverschmutzung ausgesetzten Bevölkerung und 

Ökosysteme Rechnung getragen werden. Daher sollte das Hoheitsgebiet der einzelnen 

Mitgliedstaaten in Gebiete aufgeteilt werden, die der Bevölkerungsdichte und 

Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition entsprechen. 

(12) In Gebieten, in denen die Beurteilungsschwellen überschritten werden, sollten ortsfeste 

Messungen vorgeschrieben werden. Durch Modellierungsanwendungen und orientierende 

Messungen, die die Daten aus ortsfesten Messungen ergänzen, können punktbezogene 

Daten im Hinblick auf die geografische Verteilung der Konzentration interpretiert werden. 

Ferner sollte die Anwendung solcher ergänzender Beurteilungsverfahren in Gebieten, in 

denen die Grenz- oder Zielwerte eingehalten werden, die Beurteilungsschwelle jedoch 

überschritten wird, eine Verringerung der erforderlichen Mindestzahl ortsfester 

Messungen ermöglichen. In Gebieten, in denen Grenz- oder Zielwerte überschritten 

werden, sollten zwei Jahre nach dem Erlass von Durchführungsrechtsakten zu 

Modellierungsanwendungen und zur Bestimmung der räumlichen Repräsentativität von 

Probenahmestellen zusätzlich zu den vorgeschriebenen ortsfesten Messungen 

▌Modellierungsanwendungen oder orientierende Messungen zur Beurteilung der 

Luftqualität verwendet werden. Eine zusätzliche Überwachung der 

Hintergrundkonzentrationen und der Ablagerung von Schadstoffen in der Luft sollte 

ebenfalls durchgeführt werden, um bessere Kenntnisse über Schadstoffwerte und -

ausbreitung zu gewinnen. 
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(13) Gegebenenfalls sollten Modellierungsanwendungen angewandt werden, damit Punktdaten 

im Hinblick auf die räumliche Verteilung der Konzentration von Schadstoffen interpretiert 

werden können, was dazu beitragen kann, die Aufdeckung von Verstößen gegen 

Luftqualitätsnormen zu unterstützen; diese Daten fließen auch in die Luftqualitätspläne 

und Luftqualitätsfahrpläne und die Festlegung von Probenahmestellen ein. Die 

Mitgliedstaaten sind aufgefordert, zusätzlich zu den in dieser Richtlinie festgelegten 

Anforderungen an die Überwachung der Luftqualität für Überwachungszwecke 

Informationsprodukte und ergänzende Instrumente, wie z. B. regelmäßige Evaluierungs- 

und Qualitätsbewertungsberichte oder Online-Politikanwendungen, zu nutzen, die im 

Rahmen der Erdbeobachtungskomponente des Weltraumprogramms der Union, 

insbesondere des Copernicus-Dienstes zur Überwachung der Atmosphäre, bereitgestellt 

werden. 

(14) Es ist wichtig, dass Schadstoffe, die zunehmend Anlass zur Besorgnis geben, wie 

ultrafeine Partikel, Ruß und elementarer Kohlenstoff sowie Ammoniak und das oxidative 

Potenzial von Partikeln, wie von der WHO empfohlen sowohl in ländlichen Gebieten als 

auch in städtischen Gebieten überwacht werden, um das wissenschaftliche Verständnis 

ihrer Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu fördern. Für Mitgliedstaaten, deren 

Hoheitsgebiet weniger als 10 000 km2 beträgt, würden Messungen an 

Großmessstationen für den städtischen Hintergrund ausreichen. 
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(15) Es sollten ausführliche Messungen von Feinstaub (PM2,5) im Hintergrund vorgenommen 

werden, um genauere Kenntnisse zu den Auswirkungen dieses Schadstoffs zu erhalten und 

geeignete Strategien zu entwickeln. Diese Messungen sollten im Einklang mit denen des 

Programms über die Zusammenarbeit bei der Messung und Bewertung der weiträumigen 

Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in Europa („EMEP“) erfolgen, das gemäß 

dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende 

Luftverunreinigung der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 

(UNECE) , angenommen durch Beschluss 81/462/EWG des Rates8, sowie gemäß den 

dazugehörigen Protokollen, einschließlich des 2012 überarbeiteten Protokolls zur 

Verringerung von Versauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon von 1999, erstellt 

wurde. 

(16) Damit gewährleistet ist, dass die gesammelten Daten zur Luftverschmutzung hinreichend 

repräsentativ und unionsweit vergleichbar sind, ist es wichtig, dass für die Beurteilung der 

Luftqualität standardisierte Messtechniken und gemeinsame Kriterien für die Anzahl und 

die Wahl der Standorte der Probenahmestellen Anwendung finden. Da die Luftqualität 

auch mithilfe anderer Techniken als Messungen beurteilt werden kann, müssen Kriterien 

für die Verwendung und der erforderliche Genauigkeitsgrad dieser Techniken festgelegt 

werden. 

                                                
8 Beschluss 81/462/EWG des Rates vom 11. Juni 1981 über den Abschluss des 

Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (ABl. L 171 
vom 27.6.1981, S. 11). 
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(17) Die Bereitstellung von Referenzmessmethoden wird als ein wichtiger Punkt angesehen. 

Die Kommission hat bereits die Ausarbeitung von EN-Normen für die Messung von 

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und für die Bewertung der Leistung 

von Sensorsystemen zur Bestimmung der Konzentrationen von gasförmigen Schadstoffen 

und Partikeln (PM10 und PM2,5) in der Luft in Auftrag gegeben, um diese Normen 

kurzfristig zu entwickeln und zu beschließen. Solange genormte EN-Verfahren nicht 

vorhanden sind, sollten internationale genormte Referenzmessmethoden, nationale 

genormte Referenzmessmethoden oder technische Spezifikationen des Europäischen 

Komitees für Normung (CEN) verwendet werden dürfen. 

(18) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt insgesamt ist es von besonderer 

Bedeutung, den Ausstoß von Schadstoffen an der Quelle zu bekämpfen und die 

effizientesten Maßnahmen zur Emissionsminderung zu ermitteln und auf lokaler, 

nationaler und unionsweiter Ebene anzuwenden, insbesondere in Bezug auf Emissionen 

aus der Landwirtschaft, der Industrie, dem Verkehr, Heiz- und Kühlanlagen und der 

Energieerzeugung. Deshalb sollten Emissionen von Luftschadstoffen vermieden, 

verhindert oder verringert werden und angemessene Luftqualitätsnormen sollten unter 

anderem auf der Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, 

einschließlich der Empfehlungen der WHO, festgelegt werden. 
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(19) Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und 

Stickstoffoxide, Partikel (PM10 und PM2,5), Blei, Benzol, Kohlenmonoxid, Arsen, 

Cadmium, Nickel, einige polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Ozon eine 

Reihe von erheblichen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben 

und mit mehreren nicht übertragbaren Krankheiten, ungünstigen 

Gesundheitszuständen und erhöhter Sterblichkeit in Verbindung gebracht werden. 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt entstehen aufgrund der 

Immissionskonzentrationen und aufgrund von Ablagerung. 

(20) Auch wenn die Luftverschmutzung ein universelles Gesundheitsproblem ist, sind die 

Risiken nicht gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt und empfindliche und 

gefährdete Bevölkerungsgruppen stärker gefährdet als andere. Diese Richtlinie trägt den 

erhöhten Risiken und besonderen Bedürfnissen empfindlicher Bevölkerungsgruppen 

und gefährdeter Gruppen in Bezug auf Luftverschmutzung Rechnung und zielt darauf 

ab, sie zu informieren und zu schützen. 
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(21) Laut dem Bericht der Europäische Umweltagentur Nr. 22/2018 mit dem Titel „Unequal 

exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme 

temperatures in Europe“, ist die Gesundheit von Menschen mit niedrigerem 

sozioökonomischem Status in der Regel stärker von Luftverschmutzung beeinträchtigt 

als die Gesundheit der Allgemeinbevölkerung, was sowohl auf ihre höhere Exposition 

als auch ihre größere Vulnerabilität zurückzuführen ist. Diese Richtlinie trägt den 

sozialen Aspekten der Luftverschmutzung und den sozioökonomischen Auswirkungen 

der getroffenen Maßnahmen Rechnung. 

(22) Die Auswirkungen von ▌Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen auf die menschliche Gesundheit, auch über die 

Nahrungskette, und die Umwelt entstehen auch über die Ablagerung; die Anreicherung 

dieser Stoffe im Boden und der Schutz des Grundwassers sollten beachtet werden. 

(23) Die durchschnittliche Exposition der Bevölkerung gegenüber Schadstoffen, die sich 

nachweislich am stärksten auf die menschliche Gesundheit auswirken – Partikel (PM2,5) 

und Stickstoffdioxid – sollte gemäß den aktuellsten Empfehlungen der WHO reduziert 

werden. Zu diesem Zweck sollte zusätzlich zu den Grenzwerten, aber nicht als Ersatz für 

diese, eine Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition als 

ergänzende Luftqualitätsnorm eingeführt werden. 
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(24) Die Eignungsprüfung der Luftqualitätsrichtlinien, bestehend aus den 

Richtlinien 2004/107/EG und 2008/50/EG, hat gezeigt, dass Grenzwerte bei der Senkung 

von Schadstoffkonzentrationen wirksamer sind als andere Arten von 

Luftqualitätsnormen, wie etwa Zielwerte. Zur Verringerung der schädlichen 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit — unter besonderer Rücksichtnahme 

auf gefährdete und empfindliche Bevölkerungsgruppen — und auf die Umwelt 

sollten Grenz werte für die Konzentration von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Arsen, 

Benzol, Blei, Cadmium, Kohlenmonoxid, Nickel, Partikeln (PM10 und PM2,5) und 

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in der Luft festgelegt werden. Als 

Marker für das Krebserzeugungsrisiko polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe in 

der Luft sollte Benzo[a]pyren dienen. 

(25) Damit sich die Mitgliedstaaten auf die in dieser Richtlinie festgelegten überarbeiteten 

Luftqualitätsnormen vorbereiten können und Rechtskontinuität gewährleistet ist, sollten 

die Grenz- und Zielwerte während eines Übergangszeitraums mit den in den aufgehobenen 

Richtlinien festgelegten Werten identisch sein, bis die neuen Grenzwerte gelten. 
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(26) Ozon ist ein grenzüberschreitender Schadstoff, der sich in der Atmosphäre durch 

Emissionen von Primärschadstoffen bildet. Einige dieser Luftschadstoffe sind Gegenstand 

der Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates9 sind. 

Bodennahes Ozon beeinträchtigt nicht nur die menschliche Gesundheit, sondern auch 

die Vegetation und die Ökosysteme. Fortschritte im Hinblick auf die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Zielwertvorgaben für die Luftqualität und langfristigen Ziele für Ozon 

sollten anhand der Ziele und Emissionsreduktionsverpflichtungen gemäß der Richtlinie 

(EU) 2016/2284 und durch die Umsetzung von kosteneffizienten Maßnahmen, 

Luftqualitätsfahrplänen und gegebenenfalls Luftqualitätsplänen bestimmt werden. 

(27) Die Zielwerte für Ozon und langfristigen Ziele der Gewährleistung eines wirksamen 

Schutzes vor schädlichen Auswirkungen der Ozonexposition auf die menschliche 

Gesundheit sowie auf die Vegetation und die Ökosysteme sollten im Lichte der jüngsten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse, einschließlich der Empfehlungen der WHO aktualisiert 

werden. 

                                                
9 Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe, zur 
Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG (ABl. 
L 344 vom 17.12.2016, S. 1). 
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(28) Zum Schutz der gesamten Bevölkerung sowie besonders empfindlicher und gefährdeter 

Bevölkerungsgruppen vor kurzzeitigen Expositionen gegenüber erhöhten Konzentrationen 

von Schadstoffen sollten eine Alarmschwelle und eine Informationsschwelle für 

Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Partikel (PM10 und PM2,5) und Ozon festgelegt werden. 

Bei Überschreitung dieser Schwellenwerte sollte die Öffentlichkeit über die mit der 

Exposition verbundenen Gefahren für die Gesundheit informiert und falls erforderlich 

bei Überschreitung der Alarmschwelle sollten kurzfristige Maßnahmen zur Senkung der 

Schadstoffwerte ergriffen werden. 

(29) Nach Artikel 193 AEUV können die Mitgliedstaaten verstärkte Schutzmaßnahmen 

beibehalten oder ergreifen, sofern diese mit dem Vertrag vereinbar sind und der 

Kommission notifiziert werden. Dieser Notifizierung kann eine Erläuterung des 

Verfahrens zur Festlegung dieser Luftqualitätsnormen und der hierzu verwendeten 

wissenschaftlichen Informationen beigefügt werden. 
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(30) Wo bereits eine gute Luftqualität gegeben ist, sollte sie aufrechterhalten oder verbessert 

werden. Wenn die in dieser Richtlinie festgelegten Normen für Luftqualität nicht 

eingehalten werden oder das Risiko besteht, dass sie nicht eingehalten werden, sollten die 

Mitgliedstaaten gemäß den in dieser Richtlinie festgelegten einschlägigen Fristen 

geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Grenzwerte, Verpflichtungen zur Verringerung 

der durchschnittlichen Exposition und kritischen Werte einzuhalten und, soweit möglich, 

die Zielwerte ▌und langfristigen Ziele für Ozon zu erreichen. 

(31) Quecksilber ist ein für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sehr gefährlicher 

Stoff. Er ist in der gesamten Umwelt vorhanden und kann sich in Form von 

Methylquecksilber in Organismen anreichern und sich insbesondere in Organismen, die 

weiter oben in der Nahrungskette stehen, konzentrieren. In die Atmosphäre gelangtes 

Quecksilber kann über weite Strecken transportiert werden. 

(32) Mit der Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates10 sollen 

die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor Quecksilberemissionen auf der 

Grundlage eines Lebenszyklusansatzes und unter Berücksichtigung von Produktion, 

Verwendung, Abfallmanagement und Emissionen geschützt werden . Die Bestimmungen 

in dieser Richtlinie über die Überwachung von Quecksilber ergänzen diese Verordnung 

und dienen ihr als Informationsgrundlage. 

                                                
10 Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 

über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (ABl. L 137 
vom 24.5.2017, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/85;Nr:2017;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/85;Nr:2017;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1102/2008;Nr:1102;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:137;Day:24;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:137;Day:24;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=


 

 18 

(33) Die von der Luftverschmutzung ausgehende Risiken für die Vegetation und für natürliche 

Ökosysteme sind außerhalb der städtischen Gebiete am größten. Die Beurteilung solcher 

Risiken und die Einhaltung der kritischen Werte zum Schutz der Vegetation sollten daher 

auf Standorte außerhalb bebauter Gebiete konzentriert werden. Bei dieser Beurteilung 

sollten die Anforderungen gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2284 im Hinblick auf die 

Überwachung der Auswirkungen der Luftverschmutzung auf terrestrische und aquatische 

Ökosysteme und die Berichterstattung über diese Auswirkungen berücksichtigt und 

ergänzt werden. 

(34) Emissionsbeiträge aus natürlichen Quellen können zwar beurteilt, aber nicht beeinflusst 

werden. Können natürliche Emissionsbeiträge zu Luftschadstoffen mit hinreichender 

Sicherheit nachgewiesen werden und sind Überschreitungen ganz oder teilweise auf diese 

natürlichen Emissionsbeiträge zurückzuführen, können diese daher unter den in dieser 

Richtlinie festgelegten Bedingungen bei der Beurteilung der Einhaltung der 

Luftqualitätsgrenzwerte und der Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen 

Exposition unberücksichtigt bleiben. Überschreitungen des Partikel (PM10) -Grenzwertes 

aufgrund der Ausbringung von Streusand oder Streusalz auf Straßen sollten ebenfalls bei 

der Beurteilung der Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte unberücksichtigt bleiben 

können, sofern sinnvolle Maßnahmen zur Senkung der Konzentrationen getroffen wurden. 

Der Abzug dieser natürlichen Beiträge hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, 

Maßnahmen zur Verringerung ihrer gesundheitlichen Auswirkungen zu ergreifen. 
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(35) Es ist wichtig, dass die Luftqualität an Luftverschmutzungsschwerpunkten systematisch 

überwacht wird, auch dort, wo der Verschmutzungsgrad in hohem Maß von den 

Emissionen starker Verschmutzungsquellen beeinflusst wird, durch die Einzelpersonen 

und Bevölkerungsgruppen einem erhöhten Risiko gesundheitsschädlicher 

Auswirkungen ausgesetzt sein können. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 

Probenahmestellen in den Luftverschmutzungsschwerpunkten einrichten und geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die 

menschliche Gesundheit an diesen Schwerpunkten so gering wie möglich zu halten. 

(36) Im Fall von Gebieten mit besonders schwierigen Bedingungen sollte es ausnahmsweise 

möglich sein, die Frist, innerhalb deren die Luftqualitätsgrenzwerte erreicht werden 

müssen, zu verlängern, wenn in bestimmten Gebieten trotz der Anwendung geeigneter 

Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzung akute Probleme hinsichtlich der 

Einhaltung bestehen. Werden für bestimmte Gebiete Verlängerungen gewährt, sollte 

jeweils ein umfassender, von der Kommission zu beurteilender Luftqualitätsfahrplan 

erstellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten im Fahrplan geeignete Maßnahmen 

festlegen, um den Zeitraum der Überschreitung so kurz wie möglich zu halten. Die 

Mitgliedstaaten sollten auch nachweisen, dass die Maßnahmen des Fahrplans umgesetzt 

wurden, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. 
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(37) Für Gebiete oder Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition, in denen die 

Schadstoffkonzentrationen in der Luft die einschlägigen Luftqualitätsgrenzwerte, Zielwerte 

▌oder Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition überschreiten, 

sollten Luftqualitätspläne erstellt und aktualisiert werden. Für Überschreitungen der 

Zielwerte für Ozon sollten Luftqualitätspläne ausgearbeitet und aktualisiert werden, es 

sei denn, es besteht unter den gegebenen Umständen kein erhebliches Potenzial zur 

Verringerung der Ozonkonzentrationen und die Maßnahmen zur Behebung der 

Überschreitungen würden unverhältnismäßige Kosten verursachen.  

(38) Luftschadstoffe werden durch viele verschiedene Quellen und Tätigkeiten verursacht. 

Damit die Kohärenz zwischen verschiedenen Strategien sichergestellt ist, sollten solche 

Luftqualitätspläne oder Luftqualitätsfahrpläne soweit möglich aufeinander und auf die 

Pläne und Programme gemäß der Richtlinien 2002/49/EG11 und 2010/75/EU12 und der 

Richtlinie (EU) 2016/2284 ▌des Europäischen Parlaments und des Rates abgestimmt 

werden.  

                                                
11 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über 

die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12). 
12 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 

2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 
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(39) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs13 bedeutet die Tatsache, dass ein 

Luftqualitätsplan erstellt wurde jedoch nicht per se, dass ein Mitgliedstaat seinen 

Pflichten nachgekommen ist, um sicherzustellen, dass das Luftverschmutzungsniveau 

die durch diese Richtlinie festgelegten Luftqualitätsnormen nicht überschreitet. 

(40) Luftqualitätsfahrpläne sollten bereits vor 2030 erstellt werden, wenn die Gefahr besteht, 

dass die Mitgliedstaaten die Grenzwerte oder gegebenenfalls die Zielwerte für Ozon bis zu 

diesem Zeitpunkt nicht erreichen werden, damit die Schadstoffwerte entsprechend gesenkt 

werden. Im Luftqualitätsfahrplan sollten Strategien und Maßnahmen festgelegt werden, 

um diese Grenzwerte und gegebenenfalls Zielwerte bis zum Erreichen der Frist zu 

erfüllen. Im Interesse der Rechtsklarheit und unbeschadet der verwendeten spezifischen 

Begriffe sollte ein Luftqualitätsfahrplan als eine Art von Luftqualitätsplan im Sinne 

dieser Richtlinie betrachtet werden. 

(41) Es sollten Pläne für kurzfristige Maßnahmen aufgestellt werden, in denen die Maßnahmen 

angegeben werden, die kurzfristig zu ergreifen sind, wenn die Gefahr besteht, dass eine 

oder mehrere einschlägige Alarmschwelle(n) überschritten werden, um diese Gefahr 

einzudämmen und die Dauer der Überschreitung zu begrenzen. ▌Die Mitgliedstaaten 

sollten unter bestimmten Umständen von der Erstellung solcher Pläne für kurzfristige 

Maßnahmen für Ozon absehen können, wenn kein nennenswertes Potenzial zur 

Verringerung des Risikos, der Dauer oder des Schweregrads einer solchen 

Überschreitung besteht. 

                                                
13 Urteil des Gerichtshofs vom 19. November 2014, ClientEarth/The Secretary of State for 

the Environment, Food and Rural Affairs, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, Rn. 49, 
und Urteil des Gerichtshofs vom 10. November 2020, Europäische 
Kommission/Italienische Republik, C-644/18, ECLI:EU:C:2020:895, Rn. 154. 
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(42) Luftverschmutzung unterliegt keinen Grenzen und wird in der gesamten Union geteilt. 

Für die meisten Mitgliedstaaten wird ein erheblicher Teil der Verschmutzung außerhalb 

ihres Hoheitsgebiets verursacht. Überschreitet die Konzentration eines Schadstoffs einen 

Grenzwert, Zielwerte für Ozon, eine Verpflichtung zur Verringerung der 

durchschnittlichen Exposition bzw. die Alarmschwelle infolge einer signifikanten 

Verunreinigung in einem anderen Mitgliedstaat oder besteht die Gefahr einer derartigen 

Überschreitung, sollten die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls miteinander kooperieren. 

Wegen des grenzüberschreitenden Charakters bestimmter Schadstoffe wie Ozon und 

Partikel (PM10 und PM2,5) sind die betroffenen Mitgliedstaaten verpflichtet, 

zusammenzuarbeiten, um die Quellen der Luftverschmutzung und die Maßnahmen zur 

Beseitigung dieser Quellen zu ermitteln und koordinierte Maßnahmen zu ergreifen, wie 

die Koordinierung von Luftqualitätsplänen und Plänen für kurzfristige Maßnahmen, in 

denen jeder Mitgliedstaat die Verschmutzungsquellen in seinem Hoheitsgebiet 

behandeln sollte, um solche Überschreitungen zu beseitigen, sowie bei der 

Unterrichtung der Öffentlichkeit. Gegebenenfalls sollten die Mitgliedstaaten weiterhin 

mit Drittländern zusammenarbeiten, wobei besonderer Wert auf eine frühzeitige 

Einbeziehung der Beitrittsländer zu legen ist. Die Kommission sollte rechtzeitig über eine 

solche Zusammenarbeit informiert und eingeladen werden, an ihr teilzunehmen und sie 

zu unterstützen, und sie sollte in der Lage sein, den Mitgliedstaaten auf Anfrage 

gegebenenfalls technische Unterstützung zu leisten. 
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(43) Die Mitgliedstaaten und die Kommission müssen Informationen über die Luftqualität 

sammeln, austauschen und verbreiten, damit die Kenntnisse über die Auswirkungen der 

Luftverschmutzung erweitert und geeignete Strategien entwickelt werden können. Zu den 

aktuellen Informationen über die Konzentrationen aller regulierten Schadstoffe in der Luft , 

Informationen über die Auswirkungen auf die Gesundheit sowie zu Luftqualitätsplänen, 

Luftqualitätsfahrplänen und Plänen für kurzfristige Maßnahmen sollte, soweit verfügbar, 

auch die Öffentlichkeit in kohärenter und leicht verständlicher Form Zugang haben. 

(44) Um einen breiten Zugang der Öffentlichkeit zu Luftqualitätsinformationen 

sicherzustellen, sollten diese Informationen über digitale und gegebenenfalls nicht 

digitale Kommunikationskanäle veröffentlicht werden. 

(45) Der Kommission sollten Informationen über die Konzentrationen und die Ablagerung der 

geregelten Schadstoffe übermittelt werden, damit sie über eine Grundlage für regelmäßige 

Berichte verfügt. Die Daten sind der Kommission in standardisierter Form zu übermitteln, 

um die Verarbeitung und den Vergleich der Informationen über die Luftqualität zu 

erleichtern. 
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(46) Die Verfahren für die Erstellung, Beurteilung und Übermittlung von Daten über die 

Luftqualität müssen angepasst werden, damit die Informationen hauptsächlich auf 

elektronischem Weg und über das Internet bereitgestellt werden können und damit diese 

Verfahren mit der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates14 

vereinbar sind. 

(47) Die Kriterien und Techniken zur Beurteilung der Luftqualität sollten an den 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt und die zu liefernden Informationen 

wiederum an diese angepasst werden können. 

(48) Wie durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs15 festgelegt, dürfen die Mitgliedstaaten 

die Befugnis, Rechtsbehelfe gegen eine Entscheidung einer Behörde einzulegen, nicht auf 

die Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit beschränken, die sich am vorangehenden 

Verwaltungsverfahren beteiligt haben, das zur Annahme der Entscheidung geführt hat. 

Darüber hinaus sollte jedes Überprüfungsverfahren fair, gerecht und zeitnah durchgeführt 

werden, nicht mit übermäßigen Kosten verbunden sein und einen angemessenen 

▌Rechtsschutz und, soweit angemessen, auch vorläufigen Rechtsschutz sicherstellen. 

Darüber hinaus ist im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs16 zumindest 

der betroffenen Öffentlichkeit der Zugang zur Justiz zu gewähren. 

                                                
14 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur 

Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 
(ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 

15 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Januar 2021, LB u. a./College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, Rn. 58 und 59. 

16 Urteil des Gerichtshofs vom 25. Juli 2008, Dieter Janecek/Freistaat Bayern, C-237/07, 
ECLI:EU:C:2008:447, Rn. 42, Urteil des Gerichtshofs vom 19. November 2014, 
ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, 
C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, Rn. 56, Urteil des Gerichtshofs vom 26. Juni 2019, 
Lies Craeynest and Others/Brussels Hoofdstedelijk Gewest and Brussels Instituut voor 
Milieubeheer, C-723/17, ECLI:EU:C:2019:533, Rn. 56, und Urteil des Gerichtshofs vom 
19. Dezember 2019, Deutsche Umwelthilfe e.V./Freistaat Bayern, C-752/18, 
ECLI:EU:C:2019:1114, Rn. 56. 
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(49) Die vorliegende Richtlinie respektiert die grundlegenden Rechte und beachtet die 

insbesondere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 

„Grundrechtecharta“) verankerten Grundsätze. Ist die menschliche Gesundheit infolge 

eines Verstoßes gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung von Artikel 19 

Absätze 1 bis 5, 20 Absatz1 und 2 geschädigt worden und wurde dieser Verstoß 

vorsätzlich oder fahrlässig begangen, so sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 

von solchen Verstößen betroffenen Personen das Recht haben, bei der jeweils zuständigen 

Behörde Ersatz für diesen Schaden verlangen und erwirken zu können. Mit den in dieser 

Richtlinie festgelegten Vorschriften über Schadenersatz, Zugang zu Gerichten und 

Sanktionen wird das Ziel verfolgt, im Einklang mit Artikel 191 Absatz 1 AEUV schädliche 

Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu 

vermeiden, zu verhüten und zu verringern. Diese Vorschriften zielen somit darauf ab, im 

Einklang mit Artikel 37 der Charta ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung 

der Umweltqualität in die Politik der Union einzubeziehen und nach dem Grundsatz der 

nachhaltigen Entwicklung sicherzustellen, und setzen damit die in den Artikeln 2, 3 und 35 

der Charta verankerte Verpflichtung zum Schutz des Rechts auf Leben, des Rechts auf 

Unversehrtheit und des Rechts auf Gesundheitsversorgung konkret um. Im 

Zusammenhang mit dem Schutz der menschlichen Gesundheit trägt diese Richtlinie ferner 

zum Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf vor Gericht gemäß Artikel 47 der Charta bei. 

Die vorgesehenen Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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(50) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung ▌dieser Richtlinie sicherzustellen, sollten 

der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, für die Festlegung 

weiterer technischer Einzelheiten für Modellierungsanwendungen, für die Bestimmung 

der räumlichen Repräsentativität der Probenahmestellen, zu den Nachweisen und 

Abzügen von Überschreitungen, die auf natürliche Quellen zurückzuführen sind, für die 

Bestimmung der Emissionsbeiträgen durch die Aufwirbelung von Partikeln nach dem 

Ausbringen von Streusand oder Streusalz im Winterdienst, zu den Anforderungen an 

Prognosen, die im Hinblick auf die Verlängerung der Fristen für die Erreichung der 

Werte durchgeführt werden, und zu den Informationen, die in den Umsetzungsberichten 

enthalten sein müssen, und für ▌Anforderungen zur Übermittlung von Informationen 

und zur Berichterstattung über die Luftqualität in Bezug auf i) die Festlegung von 

Vorschriften in Bezug auf Informationen über die Luftqualität, die die Mitgliedstaaten der 

Kommission bereitstellen müssen, sowie von Fristen für die Übermittlung dieser 

Informationen und ii) die Vereinfachung der Übermittlung von Daten und des Austauschs 

von Informationen und Daten aus Netzen und von einzelnen Probenahmestellen zur 

Messung der Luftverschmutzung in den Mitgliedstaaten. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates17 ausgeübt werden. 

                                                
17 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=


 

 27 

(51) Um sicherzustellen, dass diese Richtlinie weiterhin ihre Ziele erreicht, insbesondere die 

Vermeidung, Verhütung oder Verringerung schädlicher Auswirkungen der Luftqualität auf 

die menschliche Gesundheit und die Umwelt, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge III 

bis VII, IX und X dieser Richtlinie zu erlassen, um den technischen und 

wissenschaftlichen Entwicklungen in Bezug auf die Beurteilung der Luftqualität, die für 

die Aufnahme in die Pläne für kurzfristige Maßnahmen in Betracht zu ziehenden 

Maßnahmen und die Information der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf Sachverständigenebene, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung18 niedergelegt wurden. Um insbesondere für 

eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
18 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(52) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht sollte nur jene 

Bestimmungen betreffen, die im Vergleich zu den bisherigen Richtlinien inhaltlich 

geändert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der inhaltlich unveränderten 

Bestimmungen ergibt sich aus den bisherigen Richtlinien. 

(53) Die vorliegende Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der 

in Anhang XI Teil B genannten Fristen für die Umsetzung der dort genannten Richtlinien 

in nationales Recht unberührt lassen. 

(54) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung von Luftqualitätsvorschriften zur 

Erreichung eines Null-Schadstoff-Ziels, sodass die Luftqualität in der Union 

schrittweise auf ein Niveau verbessert wird, das nicht mehr als schädlich für die 

menschliche Gesundheit, die natürlichen Ökosysteme oder die biologische Vielfalt 

angesehen wird, wegen des grenzüberschreitenden Charakters von Luftschadstoffen auf 

Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 

vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über 

die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —  

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:  
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Ziele 

(1) Mit dieser Richtlinie werden Bestimmungen über die Luftqualität zur Verwirklichung 

eines Null-Schadstoff-Zieles festgelegt, damit die Luftqualität in der Union schrittweise 

auf ein Niveau gehoben wird, das nach den besten verfügbaren und aktuellsten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen als nicht mehr schädlich für die menschliche Gesundheit, 

die natürlichen Ökosysteme und die biologische Vielfalt gilt, wodurch ein Beitrag zur 

Verwirklichung einer schadstofffreien Umwelt bis spätestens 2050 geleistet wird. 

(2) In dieser Richtlinie werden Grenzwerte, Zielwerte, Verpflichtungen zur Verringerung der 

durchschnittlichen Exposition, Ziele für die durchschnittliche Expositionskonzentration, 

kritische Werte, Alarmschwellen, Informationsschwellen und langfristige Ziele festgelegt. 

Diese in Anhang I aufgeführten Luftqualitätsnormen werden gemäß Artikel 3 

regelmäßig nach Maßgabe der WHO-Empfehlungen überprüft ▌. 

(3) Darüber hinaus trägt diese Richtlinie dazu bei, die Ziele der Union in den Bereichen 

Verringerung der Umweltverschmutzung, biologische Vielfalt und Ökosysteme im 

Einklang mit dem achten Umweltaktionsprogramm sowie erweiterte Synergieeffekte 

zwischen der Politik der Union für die Luftqualität und anderen einschlägigen 

Maßnahmen der Union umzusetzen. 
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Artikel 2 

Gegenstand 

▌In dieser Richtlinie werden Bestimmungen zu Folgendem festgelegt: 

1. ▌Definition und Festlegung von Luftqualitätszielen zur Vermeidung, Verhütung oder 

Verringerung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt; 

2. ▌Festlegung einheitlicher Methoden und Kriterien zur Beurteilung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten; 

3. ▌Überwachung der aktuellen Luftqualität und der langfristigen Tendenzen sowie der 

Auswirkungen von Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten auf die Luftqualität; 

4. ▌Gewährleistung der unionsweiten Vergleichbarkeit der Informationen über die 

Luftqualität und des Zugangs der Öffentlichkeit zu diesen Informationen; 

5. ▌Erhaltung der Luftqualität dort, wo sie gut ist, und Verbesserung der Luftqualität, wo das 

nicht der Fall ist; 

6. ▌Förderung der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und ihren 

zuständigen Behörden und Gremien bei der Verringerung der Luftverschmutzung. 
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Artikel 3 

Regelmäßige Überprüfung 

(1) Bis zum 31. Dezember 2030 und danach alle fünf Jahre und öfter, wenn wesentliche neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse wie etwa überarbeitete WHO-Luftqualitätsleitlinien dies 

erfordern, überprüft die Kommission die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf 

Luftschadstoffe und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, 

die für die Erreichung des in Artikel 1 festgelegten Ziels relevant sind, und legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen vor. 

(2) Bei der in Absatz 1 genannten Überprüfung wird bewertet, ob die geltenden 

Luftqualitätsnormen noch angemessen sind, um das Ziel der Vermeidung, Verhütung oder 

Verringerung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

zu erreichen, und ob zusätzliche Luftschadstoffe erfasst werden sollten. 

Um die in Artikel 1 festgelegten Ziele zu erreichen, werden bei der Überprüfung die 

Optionen und die Zeitpläne für die Angleichung an die aktuellsten Luftqualitätsleitlinien 

der WHO und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse bewertet. 
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Bei der Überprüfung werden außerdem alle anderen Bestimmungen dieser Richtlinie 

bewertet, darunter die Bestimmungen über die Verlängerung der Fristen für das 

Erreichen der Werte und über grenzüberschreitende Luftverschmutzung, sowie die 

aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, unter anderem – falls angezeigt – zu den 

an den in Artikel 10 genannten Großmessstationen gemessenen Luftschadstoffen, die 

derzeit nicht in Anhang I aufgeführt sind. 

Für die Zwecke der Überprüfung berücksichtigt die Kommission unter anderem Folgendes: 

a) die aktuellsten wissenschaftlichen Informationen einschlägiger Einrichtungen der 

Union, internationaler Organisationen wie der WHO und des Übereinkommens 

der UNECE über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 

(Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) und anderer 

einschlägiger wissenschaftlicher Organisationen, 

b) Verhaltensänderungen, haushaltspolitische Maßnahmen und technologische 

Entwicklungen, die sich auf die Luftqualität auswirken, und ihre Beurteilung, 

c) die tatsächliche Luftqualität und damit verbundene Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt einschließlich der Auswirkungen von 

Ozon auf die Vegetation in den Mitgliedstaaten, 
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d) luftverschmutzungsbedingte direkte und indirekte Gesundheits- und 

Umweltkosten,  

e) die Art ergänzender Maßnahmen, die zur Verwirklichung neuer Ziele umgesetzt 

werden, und ihre sozioökonomischen Auswirkungen sowie eine Kosten-Nutzen-

Analyse dieser Maßnahmen, 

f) Fortschritte bei der Umsetzung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der Union 

zur Verringerung von Schadstoffen und zur Verbesserung der Luftqualität, 

g) einschlägige Rechtsvorschriften auf Unionsebene zur Vermeidung von Emissionen 

an der Quelle für Branchen und Aktivitäten, die zur Luftverschmutzung beitragen, 

einschließlich der Fortschritte bei der Umsetzung dieser Rechtsvorschriften, 

h) einschlägige Informationen, die die Mitgliedstaaten der Kommission zum Zwecke 

der Überprüfung vorgelegt haben, 

i) die Einführung strengerer Luftqualitätsnormen durch einzelne Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 193 AEUV. 
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(3) Die Europäische Umweltagentur unterstützt die Kommission bei der Durchführung der 

Überprüfung. 

(4) Wenn die Kommission dies aufgrund des Ergebnisses der Überprüfung für erforderlich 

hält, legt sie einen Vorschlag zur Überarbeitung der Luftqualitätsnormen oder zur 

Erfassung anderer Luftschadstoffe vor. Außerdem legt die Kommission, sofern sie es für 

erforderlich hält, Vorschläge zur Einführung oder Überarbeitung einschlägiger 

Rechtsvorschriften zur Vermeidung von Emissionen an der Quelle vor, um zur 

Verwirklichung der vorgeschlagenen überarbeiteten Luftqualitätsnormen auf 

Unionsebene beizutragen. 

(5) Stellt die Kommission während der Überprüfung fest, dass es in einem größeren Gebiet 

innerhalb der Union weiterer Maßnahmen zur Verwirklichung der geltenden 

Luftqualitätsnormen bedarf, so kann sie weitere auf Unionsebene zu ergreifende 

Maßnahmen vorschlagen. 

www.parlament.gv.at



 

 35 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Luft“ ist die Außenluft in der Troposphäre mit Ausnahme von Arbeitsstätten im Sinne des 

Artikels 2 der Richtlinie 89/654/EWG des Rates19, an denen Bestimmungen für 

Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten und zu denen die Öffentlichkeit 

normalerweise keinen Zugang hat; 

2. „Luftqualitätsnormen“ sind Grenzwerte, Zielwerte, Verpflichtungen zur Verringerung 

der durchschnittlichen Exposition, Ziele für die durchschnittliche 

Expositionskonzentration, kritische Werte, Alarmschwellen, Informationsschwellen und 

langfristige Ziele; 

3. „Schadstoff“ ist jeder in der Luft vorhandene Stoff, der schädliche Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt haben kann; 

4. „Wert“ ist die Konzentration eines Schadstoffs in der Luft oder die Ablagerung eines 

Schadstoffs auf Flächen in einem bestimmten Zeitraum; 

                                                
19 Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 393 vom 30.12.1989, S. 1).  
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5. „Gesamtablagerung “ ist die Gesamtmenge der Schadstoffe, die auf einer bestimmten 

Fläche innerhalb eines bestimmten Zeitraums aus der Luft auf Oberflächen wie Boden, 

Vegetation, Gewässer oder Gebäude gelangt; 

6. „PM10“ sind die Partikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass gemäß der 

Referenzmethode für die Probenahme und Messung von PM10, EN 12341, passieren, der 

für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 μm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % 

aufweist; 

7. „PM2,5“ sind die Partikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass gemäß der 

Referenzmethode für die Probenahme und Messung von PM2,5, EN 12341, passieren, der 

für einen aerodynamischen Durchmesser von 2,5 μm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % 

aufweist; 

8. „Stickstoffoxide“ bezeichnet die Summe der Volumenmischungsverhältnisse (ppbv) von 

Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, ausgedrückt in der Einheit der 

Massenkonzentration von Stickstoffdioxid (μg/m3); 
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9. „Arsen“, „Cadmium“, „Blei“, „Nickel“ und „Benzo[a]pyren“ bezeichnet den 

Gesamtgehalt dieser Elemente und Verbindungen in der PM10-Fraktion; 

10. „polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe“ sind organische Verbindungen, die sich 

aus mindestens zwei miteinander verbundenen aromatischen Ringen zusammensetzen, die 

ausschließlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen; 

11. „gesamtes gasförmiges Quecksilber“ ist elementarer Quecksilberdampf (Hg0) und 

reaktives gasförmiges Quecksilber, d. h. wasserlösliche Quecksilberverbindungen mit 

ausreichend hohem Dampfdruck, um in der Gasphase zu existieren; 

12. „flüchtige organische Verbindungen“ (VOC) sind organische Verbindungen 

anthropogenen oder biogenen Ursprungs mit Ausnahme von Methan, die durch Reaktion 

mit Stickstoffoxiden in Gegenwart von Sonnenlicht photochemische Oxidantien erzeugen 

können; 

13. „Ozonvorläuferstoffe“ sind Stoffe, die zur Bildung von bodennahem Ozon beitragen; 

14. „Ruß“ (black carbon, BC) bezeichnet kohlenstoffhaltige Aerosole, die durch 

Lichtabsorption gemessen werden;  
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15. „ultrafeine Partikel“ (UFP) sind Partikel mit einem Durchmesser von höchstens 100 nm, 

wobei UFP als Konzentration der Partikelzahl pro Kubikzentimeter für einen 

Größenbereich mit einer unteren Grenze von ▌10 nm und ohne obere Grenze gemessen 

werden;  

16. „oxidatives Potenzial von Partikeln“ bezeichnet ein Maß der Kapazität von Partikeln zur 

Oxidierung potenzieller Zielmoleküle; 

17. „Gebiet“ ist ein Teil des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats, das dieser Mitgliedstaat für 

die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität abgegrenzt hat; 

18. „Gebietseinheit für die durchschnittliche Exposition“ bezeichnet einen Teil des 

Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats, der von diesem Mitgliedstaat für die Zwecke der 

Bestimmung des Indikators für die durchschnittliche Exposition ausgewiesen wurde und 

einer NUTS-1- oder einer NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 

des Europäischen Parlaments und des Rates20 oder einer Kombination aus zwei oder 

mehr aneinander angrenzenden NUTS-1- oder NUTS-2-Regionen entspricht, sofern 

ihre gesamte kombinierte Größe kleiner ist als das gesamte Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats und höchstens 85 000 km2 ausmacht; 

                                                
20 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 

2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 
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19. „Ballungsraum“ ist ein städtisches Gebiet mit einer Bevölkerung von mehr als 

250 000 Einwohnern oder, falls 250 000 oder weniger Einwohner in dem Gebiet wohnen, 

mit einer Bevölkerungsdichte pro km2, die von den Mitgliedstaaten festzulegen ist; 

20. „Beurteilung“ bezeichnet alle Verfahren zur Messung, Berechnung, Vorhersage oder 

Schätzung eines Schadstoffwertes; 

21. „Beurteilungsschwelle“ ist der Wert, anhand dessen das zur Beurteilung der 

Luftqualität erforderliche Verfahren bestimmt wird; 

22. „ortsfeste Messungen“ sind kontinuierlich oder stichprobenartig an Probenahmestellen an 

für mindestens ein Kalenderjahr festgelegten Orten durchgeführte Messungen zur 

Ermittlung der Werte entsprechend den jeweiligen Datenqualitätszielen; 

23. „orientierende Messungen“ sind Messungen, die entweder in regelmäßigen Abständen 

während eines Kalenderjahres oder im Wege von Stichproben durchgeführt werden, um 

die Werte im Einklang mit Datenqualitätszielen zu ermitteln, die weniger streng sind als 

die für ortsfeste Messungen vorgeschriebenen Datenqualitätsziele; 

24. „Modellierungsanwendung“ bezeichnet die Anwendung eines Modellierungssystems, die 

als Abfolge von Modellen und Untermodellen zu verstehen ist, einschließlich aller 

erforderlichen Eingabedaten und einer etwaigen Nachbearbeitung; 
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25. „objektive Schätzung“ bezeichnet ▌Informationen über die Konzentration oder 

Ablagerung eines bestimmten Schadstoffs, die im Wege einer Sachverständigenanalyse 

erlangt wurden und den Einsatz statistischer Instrumente ▌umfassen können; 

26. „räumliche Repräsentativität“ bezeichnet einen Beurteilungsansatz, bei dem die an einer 

Probenahmestelle erfassten Luftqualitätsparameter für ein ausdrücklich abgegrenztes 

geografisches Gebiet insofern repräsentativ sind, als die Luftqualitätsparameter innerhalb 

dieses Gebiets nicht um mehr als einen vordefinierten Toleranzwert von den an der 

Probenahmestelle erfassten Parametern abweichen; 

27. „Luftverschmutzungsschwerpunkte“ bezeichnet die Orte innerhalb eines Gebiets mit den 

höchsten Konzentrationen, denen die Bevölkerung wahrscheinlich direkt oder indirekt 

ausgesetzt ist, und zwar über einen Zeitraum, der im Verhältnis zu dem 

Mittelungszeitraum der Grenzwerte oder Zielwerte signifikant ist, und zwar auch dann, 

wenn die Verschmutzung in hohem Maße durch die Emissionen starker 

Verschmutzungsquellen wie etwa nahe gelegener überlasteter Straßen mit hohem 

Verkehrsaufkommen, einer einzigen industriellen Quelle oder eines Industriegebiets mit 

zahlreichen Quellen, von Häfen, von Flughäfen, der schadstoffintensiven Beheizung 

von Wohngebäuden oder einer Kombination hieraus beeinflusst wird; 
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28. „Messstationen für den städtischen Hintergrund“ sind Standorte in städtischen Gebieten 

und Stadtrandgebieten, an denen die Werte repräsentativ für die Exposition der 

allgemeinen städtischen Bevölkerung sind; 

29. „Messstationen für den ländlichen Hintergrund“ sind Standorte in ländlichen Gebieten mit 

niedriger Bevölkerungsdichte, an denen die Werte repräsentativ für die Exposition der 

allgemeinen ländlichen Bevölkerung, der Vegetation und der natürlichen Ökosysteme 

sind; 

30. „Großmessstation“ bezeichnet eine Messstation für den städtischen oder ländlichen 

Hintergrund, an der mehrere Probenahmestellen zusammengelegt sind, um langfristige 

Daten zu mehreren Schadstoffen zu erheben; 

31. „Grenzwert“ ist ein Wert, der ▌aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel 

festgelegt wird, schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die 

Umwelt zu vermeiden, zu verhüten oder zu verringern, und der innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums erreicht werden muss und danach nicht mehr überschritten 

werden darf; 

32. „Zielwert ▌“ ist ein Wert, der aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel 

festgelegt wird, schädliche Auswirkungen ▌ auf die menschliche Gesundheit oder die 

Umwelt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern, und der soweit wie möglich in 

einem bestimmten Zeitraum erreicht werden muss; 
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33. „Indikator für die durchschnittliche Exposition“ ist ein anhand von Messungen an 

Messstationen für den städtischen Hintergrund in der Gebietseinheit für die 

durchschnittliche Exposition oder, sofern sich in der Gebietseinheit keine städtischen 

Gebiete befinden, an Messstationen für den ländlichen Hintergrund ermittelter 

Durchschnittswert für die Exposition der Bevölkerung, der dazu dient zu prüfen, ob die 

Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition und das Ziel für die 

durchschnittliche Expositionskonzentration für diese Gebietseinheit eingehalten bzw. 

erreicht wurden; 

34. „Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition“ ist eine prozentuale 

Reduzierung der durchschnittlichen Exposition der Bevölkerung einer Gebietseinheit für 

die durchschnittliche Exposition, ausgedrückt als Indikator für die durchschnittliche 

Exposition, die für das Bezugsjahr mit dem Ziel festgesetzt wird, schädliche 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu verringern, und die in einem 

bestimmten Zeitraum erreicht werden muss und nach Erreichen des Ziels nicht mehr 

überschritten werden darf; 

35. „Ziel für die durchschnittliche Expositionskonzentration“ ist ein zu erreichendes Niveau 

des Indikators für die durchschnittliche Exposition, mit dem das Ziel verfolgt wird, 

schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu verringern; 

36. „kritischer Wert“ ist ein Wert, dessen Überschreitung unmittelbare schädliche 

Auswirkungen für manche Rezeptoren wie Bäume, sonstige Pflanzen oder natürliche 

Ökosysteme, aber nicht für den Menschen haben kann; 
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37. „Alarmschwelle“ ist ein Wert, bei dessen Überschreitung bei kurzfristiger Exposition ein 

Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt besteht und bei dem Mitgliedstaaten 

unverzüglich Maßnahmen ergreifen müssen; 

38. „Informationsschwelle“ ist ein Wert, bei dessen Überschreitung bei kurzfristiger 

Exposition ein Risiko für die menschliche Gesundheit für besonders empfindliche und 

gefährdete Bevölkerungsgruppen besteht und bei dem unverzüglich geeignete 

Informationen erforderlich sind; 

39. „langfristiges Ziel“ ist ein Wert zum wirksamen Schutz der menschlichen Gesundheit und 

der Umwelt, der langfristig einzuhalten ist, es sei denn, dies ist mit verhältnismäßigen 

Maßnahmen nicht erreichbar; 

40. „Emissionsbeiträge aus natürlichen Quellen“ sind Schadstoffemissionen, die nicht 

unmittelbar oder mittelbar durch menschliche Tätigkeit verursacht werden, einschließlich 

Naturereignissen wie Vulkanausbrüchen, Erdbeben, geothermischen Aktivitäten, 

Freilandbränden, Stürmen, Meeresgischt oder der atmosphärischen Aufwirbelung oder des 

atmosphärischen Transports natürlicher Partikel aus Trockengebieten; 

41. „Luftqualitätsplan“ ist ein Plan, in dem Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der 

Grenzwerte, der Zielwerte ▌oder der Verpflichtungen zur Verringerung der 

durchschnittlichen Exposition festgelegt werden, wenn diese Ziele überschritten wurden 

oder diese Verpflichtungen nicht eingehalten werden; 
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42. „Luftqualitätsfahrplan“ ist ein Luftqualitätsplan, der vor Ablauf der Frist für das 

Erreichen der Grenz- und der Zielwerte angenommen wird und in dem Strategien und 

Maßnahmen zum Erreichen dieser Grenz- und Zielwerte innerhalb dieser Frist 

festgelegt sind; 

43. „Plan für kurzfristige Maßnahmen“ bezeichnet einen Plan, in dem Notfallmaßnahmen 

festgelegt sind, die kurzfristig zu ergreifen sind, um die unmittelbare Gefahr der 

Überschreitung der Alarmschwellen zu verringern oder die Dauer der Überschreitung zu 

beschränken; 

44. „empfindliche und gefährdete Bevölkerungsgruppen“ sind Bevölkerungsgruppen, die 

dauerhaft oder vorübergehend empfindlicher oder sensibler auf die Auswirkungen der 

Luftverschmutzung ▌reagieren als die durchschnittliche Bevölkerung, und zwar aufgrund 

spezifischer Merkmale, die die gesundheitlichen Folgen der Exposition verstärken, oder 

weil sie eine höhere Empfindlichkeit oder eine niedrigere Schwelle für gesundheitliche 

Auswirkungen aufweisen oder sich schlechter selbst schützen können; 

45. „betroffene Öffentlichkeit“ bezeichnet eine oder mehrere natürliche oder juristische 

Personen, die von den Entscheidungsverfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der 

Artikel 9, 19 oder 20 betroffen oder wahrscheinlich betroffen sind oder ein Interesse daran 

haben; im Sinne dieser Begriffsbestimmung wird davon ausgegangen, dass 

Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Schutz der menschlichen Gesundheit oder 

der Umwelt einsetzen und alle Anforderungen des nationalen Rechts erfüllen, ein Interesse 

haben. 
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Artikel 5 

Verantwortungsbereiche 

Die Mitgliedstaaten benennen auf den entsprechenden Ebenen die zuständigen Behörden und 

Stellen, denen die nachstehenden Aufgaben übertragen werden: 

a) Beurteilung der Luftqualität, einschließlich der Sicherstellung eines reibungslosen 

Funktionierens und der Instandhaltung des Überwachungsnetzes; 

b) Zulassung von Messsystemen (Methoden, Ausrüstung, Netze, Laboratorien); 

c) Sicherstellung der Genauigkeit der Messungen sowie der Übertragung und des 

Austausches von Messdaten; 

d) Förderung der Genauigkeit der Modellierungsanwendungen; 

e) Analyse der Beurteilungsmethoden; 

f) Koordinierung unionsweiter, von der Kommission durchgeführter 

Qualitätssicherungsprogramme in ihrem Hoheitsgebiet; 
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g) Zusammenarbeit mit den übrigen Mitgliedstaaten und der Kommission, unter anderem mit 

Blick auf grenzüberschreitende Luftverschmutzung; 

h) Erstellung von Luftqualitätsplänen und Luftqualitätsfahrplänen; 

i) Erstellung von Plänen für kurzfristige Maßnahmen; 

j) Bereitstellung und Pflege eines Luftqualitätsindex und anderer einschlägiger 

Informationen für die Öffentlichkeit gemäß Anhang X. 

Artikel 6 

Festlegung von Gebieten und Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition 

Die Mitgliedstaaten legen in ihrem gesamten Hoheitsgebiet Gebiete und Gebietseinheiten für die 

durchschnittliche Exposition fest, auch auf der Ebene von Ballungsräumen, sofern dies für die 

Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität zweckdienlich ist. In allen Gebieten und 

Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition wird die Luftqualität beurteilt und unter 

Kontrolle gehalten. 
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KAPITEL II 

BEURTEILUNG DER LUFTQUALITÄT UND DER ABLAGERUNGSRATEN  

Artikel 7 

Beurteilungsverfahren 

(1) Für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel (PM10 und PM2,5), 

▌Benzol, Kohlenmonoxid, Arsen, Cadmium, Blei, Nickel, Benzo[a]pyren und Ozon in der 

Luft gelten die in Anhang II festgelegten Beurteilungsschwellen. 

Alle Gebiete werden anhand dieser Beurteilungsschwellen eingestuft. 

(2) Die Mitgliedstaaten überprüfen die in Absatz 1 genannte Einstufung mindestens alle fünf 

Jahre gemäß dem in ▌Absatz 3 festgelegten Verfahren. Jedoch sind die Einstufungen bei 

signifikanten Änderungen der Aktivitäten, die sich auf die Konzentration von 

Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden, Partikeln (PM10, PM2,5), ▌ Benzol, 

Kohlenmonoxid, Arsen, Cadmium, Blei, Nickel, Benzo[a]pyren oder Ozon in der Luft 

auswirken, häufiger zu überprüfen. 
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(3) Die Überschreitung der Beurteilungsschwellen gemäß Anhang II ist auf der Grundlage der 

Konzentrationen während der vorangegangenen fünf Jahre zu ermitteln, sofern 

entsprechende Daten vorliegen. Eine Beurteilungsschwelle gilt als überschritten, wenn sie 

in den vorangegangenen fünf Jahren in mindestens drei einzelnen Jahren überschritten 

worden ist. 

Liegen die Daten nicht für den gesamten Zeitraum der vorausgegangenen fünf Jahre vor, 

können die Mitgliedstaaten die Ergebnisse von kurzzeitigen Messkampagnen während 

derjenigen Jahreszeit und an denjenigen Stellen, in bzw. an denen üblicherweise die 

höchsten Schadstoffwerte auftreten, mit Informationen aus Emissionsinventaren und den 

Ergebnissen aus Modellierungsanwendungen verbinden, um Überschreitungen der 

Beurteilungsschwellen zu ermitteln. 

Artikel 8 

Beurteilungskriterien 

(1) Die Mitgliedstaaten beurteilen die Luftqualität in Bezug auf die in Artikel 7 genannten 

Schadstoffe in allen ihren Gebieten anhand der in den Absätzen 2 bis 6 dieses Artikels 

festgelegten Kriterien sowie gemäß Anhang IV. 
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(2) In allen Gebieten, die als Gebiete eingestuft wurden, in denen die Beurteilungsschwellen 

für die Schadstoffe gemäß Artikel 7 überschritten werden, sind zur Beurteilung der 

Luftqualität ortsfeste Messungen durchzuführen. Über diese ortsfesten Messungen hinaus 

können Modellierungsanwendungen oder orientierende Messungen durchgeführt werden, 

um die Luftqualität zu beurteilen und angemessene Informationen über die räumliche 

Verteilung der Luftschadstoffe sowie über die räumliche Repräsentativität der ortsfesten 

Messungen zu erhalten. 

(3) Ab dem Datum zwei Jahre nach dem Erlass der in Absatz 7 dieses Artikels genannten 

Durchführungsrechtsakte werden in allen Gebieten, in denen die Schadstoffwerte einen 

einschlägigen Grenz- oder Zielwert gemäß Anhang I überschreiten, zusätzlich zu 

ortsfesten Messungen Modellierungsanwendungen oder orientierende Messungen zur 

Beurteilung der Luftqualität herangezogen. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Modellierungsanwendungen oder orientierenden 

Messungen müssen ▌Auskunft über die räumliche Verteilung von Schadstoffen geben. 

Wenn Modellierungsanwendungen herangezogen werden, müssen sie auch Auskunft 

über die räumliche Repräsentativität ortsfester Messungen geben, und sie müssen immer 

dann, wenn es angezeigt ist, mindestens aber alle fünf Jahre durchgeführt werden. 
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(4) In allen Gebieten, die als Gebiete eingestuft wurden, in denen die Beurteilungsschwellen 

für die Schadstoffe gemäß Artikel 7 unterschritten werden, genügen zur Beurteilung der 

Luftqualität Modellierungsanwendungen, orientierende Messungen, objektive 

Schätzungen oder eine Kombination hieraus. 

(5) Die Ergebnisse von Modellierungsanwendungen, die gemäß den Absätzen 3 oder 4 des 

vorliegenden Artikels oder gemäß Artikel 9 Absatz 3 herangezogen werden, oder von 

orientierenden Messungen werden bei der Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf die 

Grenz- und die Zielwerte berücksichtigt.  

Sind ortsfeste Messungen mit einem Gebiet für die räumliche Repräsentativität, das das 

mithilfe der Modellierungsanwendung berechnete Überschreitungsgebiet abdeckt, 

verfügbar, so kann sich ein Mitgliedstaat dafür entscheiden, die modellierte 

Überschreitung nicht als Überschreitung der einschlägigen Grenz- und Zielwerte zu 

melden.  
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(6) Ergeben gemäß den Absätzen 3 oder 4 herangezogene Modellierungsanwendungen eine 

Überschreitung eines Grenzwerts oder eines Zielwerts ▌in einem Teil des Gebiets, der 

nicht von ortsfesten Messungen und dem Gebiet der räumlichen Repräsentativität erfasst 

wird, so kann an etwaigen zusätzlichen Luftverschmutzungsschwerpunkten in dem von 

der Modellierungsanwendung ermittelten Gebiet mindestens eine zusätzliche ortsfeste 

oder orientierende Messung durchgeführt werden.  

Ergeben gemäß Artikel 9 Absatz 3 herangezogene Modellierungsanwendungen eine 

Überschreitung eines Grenzwerts oder eines Zielwerts in einem Teil des Gebiets, der 

nicht von ortsfesten Messungen und ihrem Gebiet der räumlichen Repräsentativität 

erfasst wird, so wird an etwaigen zusätzlichen Luftverschmutzungsschwerpunkten in 

dem von der Modellierungsanwendung ermittelten Gebiet mindestens eine zusätzliche 

ortsfeste oder orientierende Messung durchgeführt.  

Werden zusätzliche ortsfeste Messungen herangezogen, so werden diese Messungen 

innerhalb von zwei Kalenderjahren, nachdem die Überschreitung modelliert wurde, 

eingerichtet. Werden zusätzliche orientierende Messungen herangezogen, so werden 

diese Messungen innerhalb eines Kalenderjahres., nachdem die Überschreitung 

modelliert wurde, eingerichtet. Die Messungen umfassen im Einklang mit den 

Anforderungen in Bezug auf die Mindestdatenabdeckung gemäß Anhang V Abschnitt B 

mindestens ein Kalenderjahr, um die Konzentration des betreffenden Schadstoffs zu 

beurteilen.  
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Entscheidet sich ein Mitgliedstaat dafür, keine zusätzlichen ortsfesten oder 

orientierenden Messungen durchzuführen, so wird die von den 

Modellierungsanwendungen ermittelte Überschreitung für die Beurteilung der 

Luftqualität herangezogen. 

(7) Die Kommission legt bis zum … [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] im Wege von Durchführungsrechtsakten weitere technische Einzelheiten zu 

Folgendem fest:  

a) Modellierungsanwendungen, einschließlich dazu, inwiefern Ergebnisse aus 

Modellierungsanwendungen und orientierenden Messungen bei der Beurteilung 

der Luftqualität berücksichtigt werden und wie potenzielle Überschreitungen, die 

mit diesen Beurteilungsmethoden ermittelt werden, überprüft werden können; 

b) Bestimmung der räumlichen Repräsentativität der Probenahmestellen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

▌  

(8) Die Verwendung von Bioindikatoren wird erwogen, wo regionale Muster der 

Auswirkungen auf Ökosysteme beurteilt werden sollen, und zwar auch im Einklang mit 

der Überwachung im Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/2284. 
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Artikel 9 

Probenahmestellen 

(1) Der Standort von Probenahmestellen zur Messung von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 

und Stickstoffoxiden, Partikeln (PM10, PM2,5), ▌, Benzol, Kohlenmonoxid, Arsen, 

Cadmium, Blei, Nickel, Benzo[a]pyren und Ozon in der Luft wird im Einklang mit 

Anhang IV festgelegt. 

▌ 

(2) In Gebieten, in denen der Wert der Schadstoffe die Beurteilungsschwelle gemäß Anhang II 

überschreitet, darf die Anzahl der Probenahmestellen für jeden Schadstoff nicht unter der 

in Anhang III ▌Abschnitt A und Abschnitt C ▌festgelegten Mindestanzahl von 

Probenahmestellen liegen. 
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(3) Für Gebiete, in denen der Wert der Schadstoffe die einschlägige Beurteilungsschwelle 

gemäß Anhang II überschreitet, aber nicht die jeweiligen Grenzwerte ▌, Zielwerte ▌und 

kritischen Werte gemäß Anhang I ▌, kann die Mindestzahl der Probenahmestellen für 

ortsfeste Messungen im Einklang mit Anhang III Abschnitte A und C um bis zu 50 % 

verringert werden, sofern 

a) zusätzlich zu den mithilfe der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen 

gesammelten Informationen orientierende Messungen oder 

Modellierungsanwendungen ausreichende Informationen für die Beurteilung der 

Luftqualität in Bezug auf Grenzwerte, Zielwerte ▌, kritische Werte, Alarmschwellen 

und Informationsschwellen sowie angemessene Informationen für die Öffentlichkeit 

liefern; 

b) die Zahl der einzurichtenden Probenahmestellen und die räumliche Auflösung von 

orientierenden Messungen und Modellierungsanwendungen ausreichen, um bei der 

Ermittlung der Konzentration des relevanten Schadstoffs die in Anhang V 

Abschnitte A und B festgelegten Datenqualitätsziele zu erreichen, und 

Beurteilungsergebnisse ermöglichen, die die in Anhang V Abschnitt E festgelegten 

Anforderungen erfüllen; 
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c) die Zahl der orientierenden Messungen – sofern sie zur Erfüllung der 

Anforderungen dieses Absatzes herangezogen werden – mindestens der Zahl der 

ortsfesten Messungen entspricht, die ersetzt werden, und die orientierenden 

Messungen gleichmäßig über das Kalenderjahr verteilt sind; 

d) für die Ozonbeurteilung an allen verbleibenden Ozon messenden Probenahmestellen 

mit Ausnahme von Ozon-Messstationen für den ländlichen Hintergrund im Sinne 

von Anhang IV Abschnitt B Stickstoffdioxid gemessen wird. 

(4) Im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats werden eine oder mehrere Probenahmestellen 

eingerichtet, die auf das Überwachungsziel gemäß Anhang VII Abschnitt 3 Teil A 

ausgerichtet sind und an Standorten gemäß Teil C des genannten Abschnitts Daten zu den 

Konzentrationen der unter Teil B des genannten Abschnitts aufgeführten 

Ozonvorläuferstoffe liefern sollen. 

(5) Die Konzentration von Stickstoffdioxid ist an mindestens 50 % der nach Anhang III 

Abschnitt A Tabelle 2 erforderlichen Ozonprobenahmestellen zu messen. Außer bei 

Messstationen für den ländlichen Hintergrund im Sinne von Anhang IV Abschnitt B, 

wo andere Messmethoden angewandt werden können, sind diese Messungen 

kontinuierlich vorzunehmen. 
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(6) Jeder Mitgliedstaat sorgt gemäß Anhang IV dafür, dass sich durch die Verteilung der 

Probenahmestellen, die für die Berechnung der Indikatoren für die durchschnittliche 

Exposition gegenüber PM2,5 und Stickstoffdioxid verwendet wird, ein angemessenes Bild 

der Exposition der allgemeinen Bevölkerung ergibt. Die Anzahl der Probenahmestellen 

darf nicht unter der gemäß Anhang III ▌Abschnitt B vorgesehenen Anzahl liegen. 

▌ 

(7) Die Probenahmestellen, an denen in den vorangegangenen drei Jahren Überschreitungen 

einschlägiger Grenzwerte oder Zielwerte gemäß Anhang I Abschnitt 1 gemessen wurden, 

werden nicht verlagert, sofern nicht aufgrund besonderer Umstände, einschließlich der 

Raumentwicklung, eine Verlagerung erforderlich ist. Eine Verlagerung dieser 

Probenahmestellen wird von Modellierungsanwendungen oder orientierenden 

Messungen untermauert, stellt nach Möglichkeit die Kontinuität der Messungen sicher 

und erfolgt innerhalb des Gebiets ihrer räumlichen Repräsentativität. Eine ausführliche 

Begründung jeder Verlagerung solcher Probenahmestellen ist im Einklang mit den 

Anforderungen gemäß Anhang IV Abschnitt D umfassend zu dokumentieren. 
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(8) Um den Emissionsbeitrag von Benzo[a]pyren in der Luft beurteilen zu können, 

überwacht jeder Mitgliedstaat an einer begrenzten Anzahl von Probenahmestellen 

andere relevante polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Zu diesen 

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen gehören mindestens: 

Benzo[a]anthracen, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[j]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, 

Indeno[1,2,3-cd]pyren und Dibenz[a,h]anthracen. Die Probenahmestellen für diese 

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe werden mit Probenahmestellen für 

Benzo[a]pyren zusammengelegt und so gewählt, dass geografische Unterschiede und 

langfristige Trends bestimmt werden können. 

(9) Zusätzlich zur Überwachung gemäß Artikel 10 überwachen die Mitgliedstaaten die 

Werte von ultrafeinen Partikeln gemäß Anhang III Abschnitt D und Anhang VII 

Abschnitt 4. Die Konzentration von Ruß kann an denselben Stationen überwacht 

werden.  
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Artikel 10 

Großmessstationen 

(1) Jeder Mitgliedstaat richtet mindestens eine Großmessstation pro 10 Millionen Einwohner 

an einer Messstation für den städtischen Hintergrund ein. Mitgliedstaaten mit weniger als 

10 Millionen Einwohnern richten mindestens eine Großmessstation an einer Messstation 

für den städtischen Hintergrund ein. 

Mitgliedstaaten mit einer Fläche von mehr als 10 000 km2 und höchstens 100 000 km2 

richten mindestens eine Großmessstation an einer Messstation für den ländlichen 

Hintergrund ein. Jeder Mitgliedstaat mit einer Fläche von mehr als 100 000 km2 richtet 

mindestens eine Großmessstation pro 100 000 km2 an einer Messstation für den ländlichen 

Hintergrund ein. 

(2) Die Standorte der Großmessstationen für den städtischen Hintergrund und für den 

ländlichen Hintergrund werden gemäß Anhang IV Abschnitt B festgelegt. 

(3) Alle Probenahmestellen, die den Anforderungen gemäß Anhang IV Abschnitte B und C 

entsprechen und sich an Großmessstationen befinden, können berücksichtigt werden, um 

die Anforderungen an die Mindestanzahl der Probenahmestellen für die relevanten 

Schadstoffe gemäß Anhang III zu erfüllen. 
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(4) Ein Mitgliedstaat kann gemeinsam mit einem oder mehreren benachbarten Mitgliedstaaten 

eine oder mehrere gemeinsame Großmessstationen einrichten, um die Anforderungen nach 

Absatz 1 zu erfüllen. Dies berührt nicht die Verpflichtung jedes Mitgliedstaats, mindestens 

eine Großmessstation für den städtischen Hintergrund einzurichten, und die Verpflichtung 

jedes Mitgliedstaats mit einer Fläche von mehr als 10 000 km2, mindestens eine 

Großmessstation für den ländlichen Hintergrund einzurichten. 

(5) Die Messungen an ▌Großmessstationen für den städtischen Hintergrund und an 

Großmessstationen für den ländlichen Hintergrund umfassen die in Anhang VII 

Abschnitt 1, Tabellen 1 und 2 aufgeführten Schadstoffe und können außerdem die in 

Tabelle 3 des genannten Abschnitts aufgeführten Schadstoffe umfassen. 

(6) Ein Mitgliedstaat kann sich dafür entscheiden, die Konzentration von Ruß, ultrafeinen 

Partikeln oder Ammoniak an der Hälfte seiner Großmessstationen für den ländlichen 

Hintergrund nicht zu messen, wenn die Zahl seiner Großmessstationen für den 

ländlichen Hintergrund die Zahl seiner Großmessstationen für den städtischen 

Hintergrund im Verhältnis von mindestens 2 zu 1 überschreitet, sofern die Auswahl 

seiner Großmessstationen für diese Schadstoffe repräsentativ ist. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 60 

(7) Gegebenenfalls ist die Überwachung mit der Überwachungsstrategie und den Messungen 

des EMEP-Programms, der Forschungsinfrastruktur für Aerosole, Wolken und Spurengase 

(Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure, ACTRIS) und der 

Überwachung der Auswirkungen der Luftverschmutzung im Rahmen der Richtlinie 

(EU) 2016/2284 zu koordinieren. 

Artikel 11 

Referenzmessmethoden, Modellierungsanwendungen und Datenqualitätsziele 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in Anhang VI Abschnitte A und C festgelegten 

Referenzmessmethoden an. 

Andere Messmethoden können jedoch angewandt werden, sofern die in Anhang VI 

Abschnitte B, C und D ▌festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten nutzen Modellierungsanwendungen für die Luftqualität gemäß den 

in Anhang VI Abschnitt E festgelegten Bedingungen. 

(3) Die Daten für die Beurteilung der Luftqualität erfüllen die Datenqualitätsziele gemäß 

Anhang V.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2284;Year2:2016;Nr2:2284&comp=


 

 61 

KAPITEL III 

KONTROLLE DER LUFTQUALITÄT 

Artikel 12 

Anforderungen für Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte, der Zielwerte ▌ und der 

Ziele für die durchschnittliche Expositionskonzentration ▌ liegen 

(1) In Gebieten, in denen die Werte von Schadstoffen in der Luft unter den jeweiligen in 

Anhang I Abschnitt 1 festgelegten Grenzwerten liegen, halten die Mitgliedstaaten die 

Werte dieser Schadstoffe unterhalb der Grenzwerte. 

(2) In Gebieten, in denen die Werte von Schadstoffen in der Luft unter den jeweiligen in 

Anhang I Abschnitte 1 und 2 festgelegten Zielwerten liegen, treffen die Mitgliedstaaten 

die erforderlichen Maßnahmen, die keine unverhältnismäßigen Kosten verursachen, um 

diese Werte unter den Zielwerten zu halten. 
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Die Mitgliedstaaten bemühen sich darum, die langfristigen Ziele für Ozon gemäß 

Anhang I Abschnitt 2 zu erreichen und die Ozonwerte nach Erreichen dieser 

langfristigen Ziele unter diesen Werten zu halten – soweit Faktoren wie der 

grenzüberschreitende Charakter der Ozonbelastung, flüchtige organische Verbindungen 

biogenen Ursprungs und die meteorologischen Gegebenheiten dies zulassen und sofern 

etwaige erforderliche Maßnahmen keine unverhältnismäßigen Kosten verursachen. 

(3) In Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition, in denen die Indikatoren für die 

durchschnittliche Exposition gegenüber PM2,5 und NO2 unter dem jeweiligen Wert der in 

Anhang I Abschnitt 5 festgelegten Ziele für die durchschnittliche Expositionskonzentration 

gegenüber diesen Schadstoffen liegen, halten die Mitgliedstaaten die Werte dieser 

Schadstoffe unter den Zielen für die durchschnittliche Expositionskonzentration. 

(4) Die Mitgliedstaaten bemühen sich, die bestmögliche Luftqualität und ein hohes 

Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu erreichen und zu 

erhalten, um im Einklang mit den WHO-Empfehlungen das in Artikel 1 Absatz 1 

genannte Null-Schadstoff-Ziel zu erreichen und die Werte unterhalb der 

Beurteilungsschwellen gemäß Anhang II zu halten.  
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Artikel 13 

Grenzwerte, Zielwerte ▌und Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Schadstoffwerte in der Luft nirgendwo in ihren 

Gebieten die in Anhang I Abschnitt I festgelegten jeweiligen Grenzwerte überschreiten. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen ▌alle erforderlichen Maßnahmen, die keine 

unverhältnismäßigen Kosten verursachen, und stellen so sicher, dass die Schadstoffwerte 

nirgendwo in ihren Gebieten die jeweiligen Zielwerte gemäß Anhang I Abschnitte 1 und 2 

überschreiten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verpflichtungen zur Verringerung der 

durchschnittlichen Exposition gegenüber PM2,5 und NO2 gemäß Anhang I Abschnitt 5 

Teil B in ihren gesamten Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition, in denen 

die Ziele für die durchschnittliche Konzentrationsexposition gemäß Anhang I Abschnitt 5 

Teil C überschritten werden, eingehalten werden. 

(4) Die Einhaltung der Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels wird nach Anhang IV beurteilt. 

(5) Die Indikatoren für die durchschnittliche Exposition sind nach Maßgabe von Anhang I 

Abschnitt 5 Teil A zu beurteilen. 
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(6) Die in Anhang I Abschnitt 1 Tabelle 1 festgelegte Frist für die Einhaltung der Grenzwerte 

kann gemäß Artikel 18 verlängert werden. 

(7) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit Artikel 193 AEUV verstärkte 

Schutzmaßnahmen beibehalten oder ergreifen, darunter Luftqualitätsnormen, die 

strenger sind als die in dem vorliegenden Artikel genannten. Die Mitgliedstaaten 

übermitteln diese Maßnahmen innerhalb von drei Monaten nach ihrer Annahme der 

Kommission. ▌ 

Artikel 14 

Kritische Werte für den Schutz der Vegetation und der natürlichen Ökosysteme 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Anhang I Abschnitt 3 festgelegten kritischen Werte 

entsprechend der Beurteilung nach Anhang IV Abschnitt A Nummer 1 und Abschnitt B Nummer 3 

eingehalten werden. 

Artikel 15 

Überschreitungen der Alarm- oder Informationsschwellen  

(1) Die Alarmschwellen für die Konzentrationen von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, 

Partikeln (PM10 und PM2,5) und Ozon in der Luft sind in Anhang I Abschnitt 4 Teil A 

festgelegt. 
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(2) Die Informationsschwellen für die Konzentrationen von Schwefeldioxid, 

Stickstoffdioxid, Partikeln (PM10 und PM2,5) und Ozon sind in Anhang I Abschnitt 4 

Teil B festgelegt. 

(3) Wird eine der in Anhang I Abschnitt 4 Teil A festgelegten Alarmschwellen überschritten 

oder ist aufgrund von Modellierungsanwendungen oder anderen Prognoseinstrumenten 

davon auszugehen, dass eine solche Alarmschwelle überschritten wird, so führen die 

Mitgliedstaaten – falls angezeigt – unverzüglich die Sofortmaßnahmen durch, die in den 

gemäß Artikel 20 erstellten Plänen für kurzfristige Maßnahmen vorgesehen sind. 

(4) Bei Überschreitung einer in Anhang I Abschnitt 4 festgelegten Alarmschwelle oder 

Informationsschwelle oder wenn aufgrund von Modellierungsanwendungen oder 

anderen Prognoseinstrumenten von einer solchen Überschreitung auszugehen ist, 

ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um die Öffentlichkeit gemäß 

Anhang X Nummern 2 und 3 schnellstmöglich und nach Möglichkeit innerhalb weniger 

Stunden unter Verwendung unterschiedlicher Medien- und Kommunikationskanäle und 

unter Gewährleistung eines breiten Zugangs der Öffentlichkeit zu informieren. 

▌ 
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(5) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit Artikel 193 AEUV verstärkte 

Schutzmaßnahmen beibehalten oder ergreifen, darunter strengere Alarmschwellen oder 

Informationsschwellen. Die Mitgliedstaaten übermitteln diese Maßnahmen innerhalb 

von drei Monaten nach ihrer Annahme der Kommission. 

Artikel 16 

Emissionsbeiträge aus natürlichen Quellen 

(1) Die Mitgliedstaaten können für das jeweilige Jahr Folgendes bestimmen: 

a) Gebiete, in denen Überschreitungen der Grenzwerte für einen bestimmten Schadstoff 

natürlichen Quellen zuzurechnen sind, und 

b) Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition, in denen Überschreitungen 

des in den Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition 

festgelegten Wertes auf natürliche Quellen zurückzuführen sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission Listen dieser Gebiete und Gebietseinheiten für 

die durchschnittliche Exposition gemäß Absatz 1 zusammen mit Angaben zu den 

Konzentrationen und Quellen sowie Nachweisen dafür vor, dass die Überschreitungen auf 

natürliche Quellen zurückzuführen sind. 
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(3) Wurde die Kommission gemäß Absatz 2 über eine natürlichen Quellen zuzurechnende 

Überschreitung unterrichtet, so gilt diese Überschreitung nicht als Überschreitung im Sinne 

dieser Richtlinie. Ist die Kommission der Auffassung, dass die von einem Mitgliedstaat 

vorgelegten Nachweise nicht ausreichen, so setzt sie den Mitgliedstaat davon in 

Kenntnis, dass sie so lange nicht davon ausgeht, dass die Überschreitung natürlichen 

Quellen zuzurechnen ist, bis der Mitgliedstaat geeignete zusätzliche Informationen 

vorlegt.  

(4) Die Kommission legt bis zum 31. Dezember 2026 im Wege von 

Durchführungsrechtsakten technische Details zum Nachweis und zur 

Nichtberücksichtigung von natürlichen Quellen zuzurechnenden Überschreitungen vor. 

In diesen technischen Details legt sie die Inhalte der Nachweise fest, die von den 

Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 vorzulegen sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 17 

Überschreitungen aufgrund der Ausbringung von Streusand oder Streusalz auf Straßen im 

Winterdienst 

(1) Die Mitgliedstaaten können für das jeweilige Jahr Gebiete bestimmen, in denen die 

Grenzwerte für PM10 in der Luft aufgrund der Aufwirbelung von Partikeln nach der 

Ausbringung von Streusand oder Streusalz auf Straßen im Winterdienst überschritten 

werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission eine Liste dieser in Absatz 1 genannten 

Gebiete sowie Informationen über die Konzentrationen und Quellen von PM10 in diesen 

Gebieten bereit. 

Die Mitgliedstaaten legen außerdem die Nachweise dafür vor, dass etwaige 

Überschreitungen auf aufgewirbelte Partikel zurückzuführen sind und angemessene 

Maßnahmen zur Verringerung dieser Konzentrationen getroffen wurden. 

(3) Unbeschadet des Artikels 16 müssen die Mitgliedstaaten im Falle der in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Gebiete den Luftqualitätsplan gemäß Artikel 19 nur 

insoweit erstellen, als Überschreitungen auf andere PM10-Quellen als die Ausbringung von 

Streusand oder Streusalz auf Straßen im Winterdienst zurückzuführen sind. 
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(4) Die Kommission legt bis zum 31. Dezember 2026 im Wege von 

Durchführungsrechtsakten technische Details zur Methode für die Bestimmung der 

Emissionsbeiträge aus der Aufwirbelung von Partikeln nach der Ausbringung von 

Streusand oder Streusalz auf Straßen im Winterdienst sowie die Informationen fest, die 

die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 vorlegen müssen, die gegebenenfalls Informationen 

über den Beitrag der Aufwirbelung zu den täglichen Konzentrationswerten umfassen 

müssen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 18 

Verlängerung der Frist für die Erfüllung der Vorschriften und Ausnahme von der vorgeschriebenen 

Anwendung bestimmter Grenzwerte 

(1) Können in einem bestimmten Gebiet die Grenzwerte für Partikel (PM10 und PM2.5), 

Stickstoffdioxid, Benzol oder Benzo[a]pyren nicht innerhalb der in Anhang I Abschnitt 1 

Tabelle 1 festgelegten Frist eingehalten werden, so können die Mitgliedstaaten diese Frist 

für dieses bestimmte Gebiet um einen Zeitraum verlängern, der mit einem 

Luftqualitätsfahrplan untermauert ist, sofern die in Absatz 2 dieses Artikels festgelegten 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) bis zum 1. Januar 2040, sofern durch standortspezifische 

Ausbreitungsbedingungen, orografische Grenzen, ungünstige klimatische 

Bedingungen oder grenzüberschreitende Einträge gerechtfertigt oder wenn die 

erforderlichen Reduzierungen nur dadurch erreicht werden können, dass ein 

erheblicher Teil der bestehenden Haushaltsheizungen, die die Quelle der die 

Überschreitungen verursachenden Verschmutzung sind, ausgetauscht werden, 

oder 

b) bis zum 1. Januar 2035, wenn dies durch Prognosen gerechtfertigt ist, in denen 

nachgewiesen wird, dass die Grenzwerte auch dann nicht innerhalb der Frist 

erreicht werden können, wenn die erwarteten Auswirkungen der im 

Luftqualitätsfahrplan ermittelten effektiven Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Luftverschmutzung berücksichtigt werden. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 71 

Wenn eine Frist gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes verlängert wurde, die 

Ziele jedoch innerhalb der verlängerten Frist nicht erreicht werden können, kann der 

Mitgliedstaat die Frist für dieses bestimmte Gebiet ein zweites und letztes Mal um einen 

Zeitraum verlängern, der spätestens zwei Jahre nach dem Ende der ersten verlängerten 

Frist endet und der mit einem aktualisierten Luftqualitätsfahrplan untermauert wird, 

sofern die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 erfüllt sind. 

▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten können eine Frist gemäß Absatz 1 verlängern, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Für das Gebiet, für das die Verlängerung gelten soll, wird bis zum 31. Dezember 

2028 ein Luftqualitätsfahrplan erstellt, der die in Artikel 19 Absätze 6, 7 und 8 

aufgeführten Anforderungen erfüllt. 
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b) Der in Buchstabe a dieses Absatzes genannte Luftqualitätsfahrplan wird durch 

Informationen über in Anhang VIII Abschnitt B aufgeführte Maßnahmen zur 

Verringerung der Luftverschmutzung ergänzt und zeigt auf, wie die Zeiträume der 

Überschreitung der Grenzwerte so kurz wie möglich gehalten werden. 

c) Der in Buchstabe a dieses Absatzes genannte Luftqualitätsfahrplan stützt sich auf 

Prognosen für die Luftqualität, die auch die für die Zwecke von Anhang VIII 

Abschnitt A Nummer 5 und Nummer 7 Buchstabe e durchgeführten Prognosen 

umfassen, aus denen hervorgeht, wie die Grenzwerte schnellstmöglich und 

spätestens bis zum Ablauf der verlängerten Frist unter Rückgriff auf angemessene 

und verhältnismäßige Maßnahmen erreicht werden. 

d) In dem in Buchstabe a genannten Luftqualitätsfahrplan wird dargelegt, wie die 

Öffentlichkeit und insbesondere empfindliche und gefährdete 

Bevölkerungsgruppen auf kohärente und leicht verständliche Weise über die 

Folgen der Verlängerung für die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

informiert werden.  
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e) In dem in Buchstabe a genannten Luftqualitätsfahrplan wird dargelegt, wie 

zusätzliche Gelder, auch im Wege der einschlägigen Programme der 

Mitgliedstaaten und gegebenenfalls von Förderprogrammen der Union, mobilisiert 

werden sollen, um die Verbesserung der Luftqualität in dem Gebiet, für das die 

Verlängerung gelten soll, zu beschleunigen.  

f) Die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 sind während des gesamten Zeitraums der 

Verlängerung der Frist erfüllt. 

g) Wird eine Frist gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 verlängert, geht aus dem in dem 

genannten Unterabsatz genannten aktualisierten Luftqualitätsfahrplan hervor, 

dass der erste Luftqualitätsfahrplan umgesetzt wurde oder dass Maßnahmen zu 

seiner Umsetzung ergriffen wurden, und er wird durch eine Analyse ergänzt, in 

der nachgewiesen wird, dass sich die ursprünglichen gemäß Buchstabe c dieses 

Absatzes abgegebenen Prognosen für die Einhaltung nicht realisiert haben. 

www.parlament.gv.at



 

 74 

(3) Während des Zeitraums der Verlängerung einer Frist gemäß Absatz 1 stellt der 

Mitgliedstaat sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) Die Maßnahmen in dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Luftqualitätsfahrplan – gegebenenfalls in der aktualisierten Fassung gemäß 

Buchstabe b des vorliegenden Absatzes – werden umgesetzt, was der Mitgliedstaat 

im Wege eines Umsetzungsberichts nachweist, der aktualisierte Prognosen für die 

Emissionen und nach Möglichkeit für die Konzentrationen umfasst und der 

Kommission alle zweieinhalb Jahre und erstmals bis zum 30. Juni 2031 übermittelt 

wird. Falls angezeigt, kann auf die aktuellsten Programme und gemeldeten 

Emissionsprognosen gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2284 und den dazugehörigen 

informativen Inventarbericht Bezug genommen werden, und der 

Umsetzungsbericht kann gegebenenfalls in den aktualisierten Fahrplan 

aufgenommen werden. 

b) Der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Luftqualitätsfahrplan wird 

gemäß Artikel 19 Absatz 5 aktualisiert.  
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c) Die Konzentrationswerte für den betreffenden Schadstoff weisen ab dem 1. Januar 

2035 einen allgemeinen Abwärtstrend im Einklang mit einem indikativen Zielpfad 

für die Einhaltung auf, der in einem gemäß Anhang VIII Abschnitt A Nummer 7 

Buchstabe e erstellten aktualisierten Luftqualitätsfahrplan abgeschätzt wurde. 

d) Die Umsetzungsberichte und die aktualisierten Luftqualitätsfahrpläne werden der 

Kommission innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Annahme übermittelt. 

(4) Ein Mitgliedstaat, der der Ansicht ist, dass Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a oder b 

anwendbar ist, teilt dies der Kommission bis zum 31. Januar 2029 mit und übermittelt 

ihr den in Absatz 1 genannten Luftqualitätsfahrplan und alle relevanten Informationen, 

die die Kommission benötigt, um festzustellen, ob der für die Verlängerung geltend 

gemachte Grund stichhaltig ist und die in dem genannten Absatz festgelegten 

Voraussetzungen erfüllt sind. 

Ein Mitgliedstaat, der der Ansicht ist, dass die Ziele nicht bis zum Ablauf einer gemäß 

Absatz 1 Unterabsatz 2 verlängerten Frist erreicht werden können, teilt dies der 

Kommission bis zum 31. Januar 2034 mit und übermittelt ihr den in Absatz 1 genannten 

aktualisierten Luftqualitätsfahrplan und alle relevanten Informationen, die die 

Kommission benötigt, um festzustellen, ob der für die zweite und letzte Verlängerung 

geltend gemachte Grund stichhaltig und die in dem genannten Absatz festgelegten 

Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Die Mitgliedstaaten untermauern die für die Erstellung der Prognosen, die als Grund 

für eine Verlängerung herangezogen werden, verwendeten Methoden und Daten. 

Bei ihrer Bewertung berücksichtigt die Kommission die von dem betreffenden 

Mitgliedstaat vorgelegten Prognosen für die Luftqualität, die voraussichtlichen 

Auswirkungen der von diesem Mitgliedstaat ergriffenen Maßnahmen auf die Luftqualität 

in diesem Mitgliedstaat sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Unionsmaßnahmen 

auf die Luftqualität. 

Hat die Kommission neun Monate nach Eingang dieser Mitteilung keine Einwände 

erhoben, gelten die Bedingungen für die Anwendung von Absatz 1 als erfüllt. 

Werden Einwände erhoben, kann die Kommission den betreffenden Mitgliedstaat 

auffordern, Anpassungen vorzunehmen oder einen neuen Luftqualitätsfahrplan 

vorzulegen, damit die Anforderungen gemäß Absatz 1 erfüllt sind. 
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(5) Die Kommission legt spätestens am 31. Dezember 2026 im Wege von 

Durchführungsrechtsakten weitere technische Details zu den Anforderungen an für die 

Zwecke von Absatz 1 dieses Artikels erstellte Prognosen fest, um darzulegen, wie die in 

Anhang I Abschnitt 1 Tabelle 1 festgelegten Grenzwerte unter Rückgriff auf 

angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen erreicht werden. Außerdem legt sie 

fest, welche Informationen für die Zwecke von Absatz 3 des vorliegenden Artikels in die 

Umsetzungsberichte aufgenommen werden müssen.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  
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KAPITEL IV 

PLÄNE 

Artikel 19 

Luftqualitätspläne und Luftqualitätsfahrpläne 

(1) Überschreiten in bestimmten Gebieten die Schadstoffwerte in der Luft einen Grenzwert 

oder Zielwert gemäß Anhang I Abschnitt 1, erstellen die Mitgliedstaaten für diese Gebiete 

Luftqualitätspläne, in denen geeignete Maßnahmen festgelegt sind, mit denen der 

betreffende Grenzwert bzw. Zielwert erreicht und die Dauer der Überschreitung so kurz 

wie möglich, in keinem Fall jedoch länger als vier Jahre nach dem Ende des 

Kalenderjahres, in dem die erste Überschreitung festgestellt wurde, gehalten werden 

kann. Diese Luftqualitätspläne werden so bald wie möglich, spätestens jedoch zwei Jahre 

nach dem Kalenderjahr, in dem die Überschreitung eines Grenzwerts festgestellt wurde, 

erstellt. ▌ 

Wird die Überschreitung eines Grenzwerts in einem bestimmten Gebiet bereits in einem 

Luftqualitätsfahrplan erfasst, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in diesem 

Fahrplan festgelegten Maßnahmen geeignet sind, den Zeitraum der Überschreitung so 

kurz wie möglich zu halten, und ergreifen gegebenenfalls zusätzliche und wirksamere 

Maßnahmen und befolgen das Verfahren zur Aktualisierung des Fahrplans gemäß 

Absatz 5. 
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(2) Überschreiten die Schadstoffwerte in der Luft in Gebietseinheiten, die mindestens ein 

Gebiet umfassen, einen Zielwert für Ozon gemäß Anhang I Abschnitt 2, so erstellen die 

Mitgliedstaaten ▌ Luftqualitätspläne für diese Gebietseinheiten▌, in denen geeignete 

Maßnahmen festgelegt sind, mit denen der Zielwert für Ozon erreicht und die Dauer der 

Überschreitung so kurz wie möglich gehalten werden kann. Diese Luftqualitätspläne 

werden so bald wie möglich, spätestens jedoch zwei Jahre nach dem Kalenderjahr, in dem 

die Überschreitung eines Zielwerts für Ozon festgestellt wurde, erstellt. ▌ 

Wird die Überschreitung eines Zielwerts für Ozon in einer bestimmten Gebietseinheit 

bereits in einem Luftqualitätsfahrplan erfasst, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die in diesem Fahrplan festgelegten Maßnahmen geeignet sind, den Zeitraum der 

Überschreitung so kurz wie möglich zu halten, und befolgen das Verfahren zur 

Aktualisierung des Fahrplans gemäß Absatz 5.  
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Die Mitgliedstaaten können jedoch davon absehen, derartige Luftqualitätspläne oder 

Luftqualitätsfahrpläne zu erstellen, um der Überschreitung der Zielwerte für Ozon 

entgegenzuwirken, wenn in Anbetracht der geografischen und meteorologischen 

Bedingungen kein erhebliches Potenzial zur Verringerung der Ozonkonzentrationen 

besteht und die Maßnahmen unverhältnismäßige Kosten verursachen würden. 

Wird kein Luftqualitätsplan oder Luftqualitätsfahrplan erstellt, legen die 

Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit und der Kommission eine ausführliche Begründung 

dafür vor, warum kein erhebliches Potenzial zur Verringerung der Überschreitung 

besteht, was zu der Entscheidung geführt hat, keinen Luftqualitätsplan oder 

Luftqualitätsfahrplan aufzustellen. 

Die Mitgliedstaaten müssen mindestens alle fünf Jahre das Potenzial zur Verringerung 

der Ozonkonzentrationen überprüfen. 

Für Gebietseinheiten ▌, in denen der Zielwert für Ozon überschritten wird, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass das gemäß Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/2284 erstellte 

einschlägige nationale Luftreinhalteprogramm Maßnahmen ▌enthält, mit denen unter die 

genannte Richtlinie fallende Ozonvorläuferstoffe angegangen werden. 
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(3) Wird gegen die Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition gemäß 

Anhang I Abschnitt 5 in einer bestimmten Gebietseinheit für die durchschnittliche 

Exposition verstoßen, so erstellen die Mitgliedstaaten ▌ Luftqualitätspläne für diese 

Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition, in denen Maßnahmen festgelegt 

sind, mit denen der Verstoß gegen die Verpflichtung zur Verringerung der 

durchschnittlichen Exposition behoben und der Zeitraum des Verstoßes so kurz wie 

möglich gehalten wird. Diese Luftqualitätspläne werden so bald wie möglich, spätestens 

jedoch zwei Jahre nach dem Kalenderjahr, in dem der Verstoß gegen die Verpflichtung zur 

Verringerung der durchschnittlichen Exposition festgestellt wurde, erstellt. In diesen 

Luftqualitätsplänen werden geeignete Maßnahmen festgelegt, mit denen der Verstoß gegen 

die Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition behoben und der 

Zeitraum des Verstoßes so kurz wie möglich gehalten wird. 

▌ 

(4) Liegen die Schadstoffwerte in einem Gebiet oder einer Gebietseinheit▌ ab dem 1. Januar 

2026 bis zum 31. Dezember 2029 über den Grenzwerten oder Zielwerten, die bis zum 

1. Januar 2030 gemäß Anhang I Abschnitt 1 Tabelle 1 und Anhang I Abschnitt 2 Teil B 

und unbeschadet von Absatz 2 Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels erreicht werden 

müssen, so erstellen die Mitgliedstaaten ▌ einen Luftqualitätsfahrplan für den 

betreffenden Schadstoff, um die jeweiligen Grenzwerte oder Zielwerte ▌ bis zum Ablauf 

der Frist für die Erreichung der Werte zu erreichen. Diese Luftqualitätsfahrpläne werden 

so bald wie möglich, spätestens jedoch zwei Jahre nach dem Kalenderjahr, in dem die 

Überschreitung festgestellt wurde, erstellt. 
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Die Mitgliedstaaten können jedoch von der Erstellung solcher Fahrpläne absehen, wenn 

das Basisszenario nach den in Anhang VIII Abschnitt A Nummer 5 erforderlichen 

Informationen zeigt, dass der Grenzwert oder Zielwert mit den bereits geltenden 

Maßnahmen erreicht wird, auch wenn die Überschreitung auf vorübergehende 

Tätigkeiten zurückzuführen ist, die die Schadstoffwerte in einem einzigen Jahr 

beeinflussen. Wird kein Fahrplan gemäß dem vorliegenden Unterabsatz erstellt, so legen 

die Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit und der Kommission eine ausführliche 

Begründung vor. 

(5) Werden im dritten Kalenderjahr nach Ablauf der Frist für die Erstellung eines 

Luftqualitätsplans oder eines Luftqualitätsfahrplans weiterhin Grenzwerte oder 

Zielwerte überschritten bzw. Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen 

Exposition nicht eingehalten, und unbeschadet von Absatz 2 Unterabsatz 3 aktualisieren 

die Mitgliedstaaten den Luftqualitätsplan oder den Luftqualitätsfahrplan und die darin 

enthaltenen Maßnahmen, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die prognostizierten 

Emissionen und Konzentrationen, spätestens fünf Jahre nach Ablauf der Frist für die 

Erstellung des vorherigen Luftqualitätsplans oder Luftqualitätsfahrplans und ergreifen 

zusätzliche und wirksamere Maßnahmen, um den Zeitraum der Überschreitung bzw. der 

Nichteinhaltung so kurz wie möglich zu halten. 
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(6) Luftqualitätspläne und Luftqualitätsfahrpläne müssen mindestens folgende Angaben 

umfassen: 

a) die in Anhang VIII Abschnitt A Nummern 1 bis 7 aufgeführten Informationen, 

b) gegebenenfalls die in Anhang VIII Abschnitt A Nummern 8, 9 und 10 aufgeführten 

Informationen, 

c) ▌Informationen über die in Anhang VIII Abschnitt B Nummer 2 aufgeführten 

einschlägigen Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzung. 

Die Mitgliedstaaten beziehen gegebenenfalls die Maßnahmen gemäß Artikel 20 Absatz 2 

und gezielte Maßnahmen zum Schutz empfindlicher und gefährdeter 

Bevölkerungsgruppen, einschließlich Maßnahmen zum Schutz von Kindern, in ihre 

Luftqualitätspläne und Luftqualitätsfahrpläne ein. 

Die Mitgliedstaaten bewerten bei der Ausarbeitung von Luftqualitätsplänen oder 

Luftqualitätsfahrplänen das Risiko einer Überschreitung der jeweiligen Alarmschwellen 

für die betreffenden Schadstoffe. Diese Analyse dient gegebenenfalls zur Erstellung von 

Plänen für kurzfristige Maßnahmen. 

Müssen für mehrere Schadstoffe oder Luftqualitätsnormen Luftqualitätspläne oder 

Luftqualitätsfahrpläne erstellt werden, so erstellen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls für 

alle betreffenden Schadstoffe und Luftqualitätsnormen integrierte Luftqualitätspläne oder 

Luftqualitätsfahrpläne. 
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Die Mitgliedstaaten stellen, soweit machbar, die Übereinstimmung ihrer Luftqualitätspläne 

und Luftqualitätsfahrpläne mit anderen Plänen sicher, die sich erheblich auf die 

Luftqualität auswirken, einschließlich derjenigen, die aufgrund der Richtlinien 

2002/49/EG, 2010/75/EU und (EU) 2016/2284 sowie im Rahmen der Rechtsvorschriften 

in den Bereichen Klima, biologische Vielfalt, Energie, Verkehr und Landwirtschaft zu 

erstellen sind. 

(7) Die Mitgliedstaaten konsultieren gemäß der Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates21 die Öffentlichkeit und die zuständigen Behörden, für die 

aufgrund ihrer Zuständigkeiten im Bereich der Luftverschmutzung und der Luftqualität die 

Durchführung der Luftqualitätspläne und Luftqualitätsfahrpläne, die Entwürfe von 

Luftqualitätsplänen und Luftqualitätsfahrplänen und wesentliche Aktualisierungen der 

Luftqualitätspläne und Luftqualitätsfahrpläne vor deren Fertigstellung von Belang sein 

dürften. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Öffentlichkeit bei der Konsultation 

der Öffentlichkeit Zugang zu dem Entwurf des Luftqualitätsplans bzw. Entwurf des 

Luftqualitätsfahrplans hat, der die gemäß Anhang VIII erforderlichen 

Mindestinformationen und, soweit möglich, eine nichttechnische Zusammenfassung der 

in diesem Unterabsatz genannten Informationen enthält.  

                                                
21 Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über 

die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener 
Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des 
Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten (ABl. 
L 156 vom 25.6.2003, S. 17). 
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Die Mitgliedstaaten fördern die aktive Beteiligung aller Interessenträger an der 

Ausarbeitung, Durchführung und Aktualisierung der Luftqualitätspläne und 

Luftqualitätsfahrpläne. Bei der Ausarbeitung von Luftqualitätsplänen und 

Luftqualitätsfahrplänen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Interessenträger, deren 

Tätigkeiten zur Überschreitung beitragen, angeregt werden, Maßnahmen vorzuschlagen, 

die sie ergreifen können, um einen Beitrag zur Beendigung der Überschreitungen zu 

leisten, und dass Nichtregierungsorganisationen wie Umwelt- und 

Gesundheitsorganisationen, Verbraucherverbände, Interessenvertretungen empfindlicher 

und gefährdeter Bevölkerungsgruppen, andere mit dem Gesundheitsschutz befasste 

relevante Stellen, einschließlich Organisationen, die Angehörige der Gesundheitsberufe 

vertreten, und betreffende Wirtschaftsverbände angeregt werden, an diesen 

Konsultationen teilzunehmen. 

(8) Die Luftqualitätspläne und Luftqualitätsfahrpläne sind der Kommission innerhalb von 

zwei Monaten nach ihrer Annahme zu übermitteln. 
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Artikel 20 

Pläne für kurzfristige Maßnahmen 

(1) Besteht in einem bestimmten Gebiet die Gefahr, dass die Schadstoffwerte eine oder 

mehrere der in Anhang I Abschnitt 4 festgelegten Alarmschwellen überschreiten, erstellen 

die Mitgliedstaaten Pläne für kurzfristige Maßnahmen, die im Notfall kurzfristig zu 

ergreifen sind, um die Gefahr der Überschreitung zu verringern oder deren Dauer zu 

beschränken. 

Besteht die Gefahr einer Überschreitung der Alarmschwelle für Ozon, können die 

Mitgliedstaaten davon absehen, solche Pläne für kurzfristige Maßnahmen zu erstellen, 

wenn unter Berücksichtigung der in ihrem Land gegebenen geografischen, 

meteorologischen und wirtschaftlichen Bedingungen kein nennenswertes Potenzial zur 

Minderung der Gefahr, der Dauer oder des Ausmaßes einer solchen Überschreitung 

besteht. 

Ist das Potenzial zur Verringerung des Risikos einer solchen Überschreitung bei 

Partikeln (PM10 und PM2,5) unter Berücksichtigung der lokalen geografischen und 

meteorologischen Bedingungen und der Besonderheiten von Haushaltsheizungen stark 

begrenzt, so können die Mitgliedstaaten einen Plan für kurzfristige Maßnahmen 

aufstellen, dessen Schwerpunkt ausschließlich auf spezifischen Maßnahmen zum Schutz 

sowohl der Gesamtbevölkerung als auch empfindlicher und gefährdeter 

Bevölkerungsgruppen sowie leicht verständlichen Informationen über empfohlenes 

Verhalten zur Verringerung der Exposition gegenüber der gemessenen oder 

prognostizierten Überschreitung liegt. 
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(2) Bei der Erstellung dieser Pläne für kurzfristige Maßnahmen gemäß Absatz 1 können die 

Mitgliedstaaten im Einzelfall wirkungsvolle Maßnahmen zur Kontrolle und, soweit 

erforderlich, zur vorübergehenden Aussetzung der Tätigkeiten vorsehen, die zur Gefahr 

einer Überschreitung der entsprechenden Grenzwerte, Zielwerte oder Alarmschwellen 

beitragen. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen im Rahmen ihrer Pläne für kurzfristige 

Maßnahmen auch die in Anhang IX festgelegte Liste von Maßnahmen und erwägen 

abhängig vom Anteil der wichtigsten Schadstoffquellen an den anzugehenden 

Überschreitungen▌, dass in diese Pläne für kurzfristige Maßnahmen, sofern angezeigt, 

Maßnahmen in Bezug auf die Tätigkeitsbereiche Verkehr, Bautätigkeiten, 

Industrieanlagen, Landwirtschaft sowie in Bezug auf die Verwendung von Erzeugnissen 

und den Bereich Haushaltsheizungen einbezogen werden. Außerdem werden in diesen 

Plänen gezielte Maßnahmen zum Schutz empfindlicher und gefährdeter 

Bevölkerungsgruppen, einschließlich Maßnahmen zum Schutz von Kindern, in Betracht 

gezogen. 

(3) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Öffentlichkeit und die zuständigen Behörden, für die 

aufgrund ihrer Zuständigkeiten im Bereich der Luftverschmutzung und der Luftqualität die 

Durchführung des Plans für kurzfristige Maßnahmen, der Entwurf von Plänen für 

kurzfristige Maßnahmen und etwaige Aktualisierungen solcher Pläne vor deren 

Fertigstellung von Belang sein dürften, gemäß der Richtlinie 2003/35/EG. 
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(4) Falls die Mitgliedstaaten einen Plan für kurzfristige Maßnahmen erstellt haben, machen sie 

der Öffentlichkeit sowie relevanten Organisationen wie Umweltschutz- und 

Gesundheitsorganisationen, Verbraucherverbänden, Interessenvertretungen empfindlicher 

und gefährdeter Bevölkerungsgruppen, Angehörigen der Gesundheitsberufe, 

Organisationen, die Angehörige der Gesundheitsberufe vertreten, und anderen mit dem 

Gesundheitsschutz befassten relevanten Stellen und den betreffenden 

Wirtschaftsverbänden sowohl die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu Durchführbarkeit 

und Inhalt spezifischer Pläne für kurzfristige Maßnahmen als auch Informationen über die 

Durchführung dieser Pläne zugänglich. 

(5) ▌Die Pläne für kurzfristige Maßnahmen werden der Kommission innerhalb eines Jahres 

nach ihrer Annahme im Rahmen der jährlichen Berichterstattung gemäß Artikel 23 

übermittelt. 

(6) Bei der Erstellung ihrer Pläne für kurzfristige Maßnahmen, die im Notfall zu ergreifen 

sind, können die Mitgliedstaaten die Kommission ersuchen, einen Austausch über 

bewährte Verfahren zu organisieren, damit die ersuchenden Mitgliedstaaten von den 

Erfahrungen anderer Mitgliedstaaten profitieren können. 
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Artikel 21 

Grenzüberschreitende Luftverschmutzung 

(1) Trägt der grenzüberschreitende Transport von Luftverschmutzung aus einem oder 

mehreren Mitgliedstaaten erheblich zur Überschreitung eines Grenzwerts, eines Zielwerts 

für Ozon, einer Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition oder 

einer Alarmschwelle in einem anderen Mitgliedstaat bei, setzt dieser andere Mitgliedstaat 

den Mitgliedstaat, von dem die Luftverschmutzung ausging, und die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

(2) Die betreffenden Mitgliedstaaten arbeiten bei der Bestimmung der Quellen der 

Luftverschmutzung, der Beiträge dieser Quellen zu Überschreitungen in einem anderen 

Mitgliedstaat und der zur Beseitigung dieser Quellen einzeln und in Abstimmung mit 

anderen Mitgliedstaaten zu ergreifenden Maßnahmen zusammen, unter anderem durch 

die Einsetzung gemeinsamer Expertenteams und mit technischer Unterstützung durch 

die Kommission, und sehen koordinierte Maßnahmen vor, beispielsweise die 

Koordinierung der Luftqualitätspläne gemäß Artikel 19, in deren Rahmen jeder 

Mitgliedstaat die Verschmutzungsquellen in seinem Hoheitsgebiet angeht, um solche 

Überschreitungen zu beheben. 

Die Mitgliedstaaten antworten einander zeitnah und unterrichten die Kommission 

spätestens ▌ drei Monate nach der Mitteilung durch einen anderen Mitgliedstaat gemäß 

Unterabsatz 1 entsprechend. 
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(3) Die Kommission wird über jede Form der Zusammenarbeit gemäß Absatz 2 dieses Artikels 

informiert und aufgefordert, sich daran zu beteiligen oder entsprechende Unterstützung zu 

leisten. Die Kommission kann die betreffenden Mitgliedstaaten auffordern, aktuelle 

Informationen über die Fortschritte bei der Durchführung koordinierter Tätigkeiten 

gemäß dem genannten Absatz vorzulegen. Gegebenenfalls erwägt die Kommission unter 

Berücksichtigung der gemäß Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2016/2284 erstellten Berichte, 

ob weitere Maßnahmen auf Unionsebene ergriffen werden sollten, um die Emissionen von 

Vorläuferstoffen, auf die die grenzüberschreitende Luftverschmutzung zurückzuführen ist, 

zu senken. 

(4) Die Mitgliedstaaten arbeiten, gegebenenfalls nach Artikel 20, gemeinsame koordinierte 

Pläne für kurzfristige Maßnahmen aus, die sich auf benachbarte Gebiete anderer 

Mitgliedstaaten erstrecken, und setzen sie um. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

benachbarten Gebiete in anderen Mitgliedstaaten alle zweckdienlichen Informationen in 

Bezug auf diese Pläne für kurzfristige Maßnahmen unverzüglich erhalten. 

(5) Bei Überschreitung der Alarmschwellen oder der Informationsschwellen in Gebieten nahe 

den Landesgrenzen sind die zuständigen Behörden der betroffenen benachbarten 

Mitgliedstaaten so schnell wie möglich über diese Überschreitungen zu unterrichten. Diese 

Informationen sind auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
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(6) In der Mitteilung gemäß Absatz 1 können die Mitgliedstaaten für das betreffende Jahr 

Folgendes angeben:  

a) Gebiete, in denen der grenzüberschreitende Transport von Luftverschmutzung aus 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten erheblich zur Überschreitung der 

Grenzwerte oder Zielwerte in diesen Gebieten beiträgt;  

b) Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition, in denen der 

grenzüberschreitende Transport von Luftverschmutzung aus einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten erheblich zu den Überschreitungen der Werte beiträgt, die sich aus 

den Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition in 

diesen Einheiten ergeben.  

Ein Mitgliedstaat kann den betreffenden Mitgliedstaaten und der Kommission auch die 

Listen dieser Gebiete und Gebietseinheiten für eine durchschnittliche Exposition sowie 

Informationen über Konzentrationen samt entsprechender Nachweise übermitteln, aus 

denen hervorgeht, dass die Luftverschmutzung aus grenzüberschreitenden Quellen, 

auch aus Drittländern, die sich der Kontrolle dieses Mitgliedstaats entziehen, erheblich 

zu den Überschreitungen beiträgt. Die Kommission kann diese Informationen, falls 

angezeigt, für die Zwecke von Artikel 18 berücksichtigen. 
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(7) Bei der Ausarbeitung der Pläne gemäß den Absätzen 2 und 4 sowie bei der Information der 

Öffentlichkeit gemäß Absatz 5 streben die Mitgliedstaaten gegebenenfalls eine 

Zusammenarbeit mit Drittländern, insbesondere mit Bewerberländern, an. Die 

Mitgliedstaaten können gegebenenfalls die Kommission um technische Unterstützung 

ersuchen.  
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KAPITEL V 

INFORMATIONS- UND BERICHTSPFLICHT 

Artikel 22 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Öffentlichkeit sowie relevante Organisationen 

wie Umweltschutz- und Gesundheitsorganisationen, Verbraucherverbände, 

Interessenvertretungen empfindlicher und gefährdeter Bevölkerungsgruppen, 

Organisationen, die Angehörige der Gesundheitsberufe vertreten, und andere mit dem 

Gesundheitsschutz befasste relevante Stellen und die betreffenden Wirtschaftsverbände 

angemessen und rechtzeitig über Folgendes unterrichtet werden: 

a) Luftqualität gemäß Anhang ▌X, 

b) Standort der Probenahmestellen für alle Luftschadstoffe sowie Informationen 

über etwaige Probleme im Zusammenhang mit der Erfüllung der Anforderungen 

in Bezug auf die Datenabdeckung je Probenahmestelle und Schadstoff; 

c) eine etwaige Fristverlängerung gemäß Artikel 18, 

d) Luftqualitätspläne und Luftqualitätsfahrpläne gemäß Artikel 19, 

e) Pläne für kurzfristige Maßnahmen, die gemäß Artikel 20 ausgearbeitet wurden, 
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f) Auswirkungen von Überschreitungen von Grenzwerten, Zielwerten ▌, 

Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition, Zielen für die 

durchschnittliche Expositionskonzentration, Alarmschwellen und 

Informationsschwellen in einer zusammenfassenden Bewertung; die 

zusammenfassende Bewertung umfasst gegebenenfalls weitere Informationen und 

Bewertungen in Bezug auf die Umwelt sowie Informationen zu Schadstoffen, die 

unter Artikel 10 und Anhang VII fallen. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen einen Luftqualitätsindex fest, der zumindest für Schwefeldioxid, 

Stickstoffdioxid, Partikel (PM10 und PM2,5) und Ozon stündliche Aktualisierungen 

umfasst, und machen ihn über eine öffentliche Quelle in leicht verständlicher Form 

zugänglich, sofern eine Verpflichtung zur Überwachung dieser Schadstoffe gemäß 

dieser Richtlinie besteht. Dieser Index kann gegebenenfalls weitere Schadstoffe 

umfassen. Der Luftqualitätsindex muss so weit wie möglich in allen Mitgliedstaaten 

vergleichbar sein und den Empfehlungen der WHO entsprechen. Der Luftqualitätsindex 

baut auf den von der Europäischen Umweltagentur bereitgestellten Luftqualitätsindizes auf 

europäischer Ebene auf und enthält Informationen über die Auswirkungen auf die 

Gesundheit, einschließlich Informationen, die auf empfindliche und gefährdete 

Bevölkerungsgruppen zugeschnitten sind. Alternativ können die Mitgliedstaaten den von 

der Europäischen Umweltagentur bereitgestellten Luftqualitätsindex verwenden, um die 

in diesem Absatz festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Beschließt ein Mitgliedstaat, 

den von der Europäischen Umweltagentur bereitgestellten Index nicht zu verwenden, 

wird auf nationaler Ebene ein Verweis auf diesen Index zur Verfügung gestellt. 
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(3) Die Mitgliedstaaten machen Informationen über Symptome im Zusammenhang mit 

Luftverschmutzungsspitzenwerten und über Verhaltensweisen zur Verringerung der 

Exposition gegenüber Luftverschmutzung und zum Schutz vor Luftverschmutzung 

öffentlich zugänglich und fördern die öffentliche Auslage dieser Informationen an 

Orten, die von empfindlichen und gefährdeten Bevölkerungsgruppen frequentiert 

werden, wie etwa Gesundheitsversorgungseinrichtungen. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Öffentlichkeit darüber, welche zuständige Behörde 

oder Stelle für die in Artikel 5 genannten Aufgaben benannt wurde. 

(5) Die in diesem Artikel genannten Informationen sind der Öffentlichkeit kostenlos, auf 

kohärente und leicht verständliche Weise über leicht zugängliche Medien- und 

Kommunikationskanäle im Einklang mit der Richtlinie 2007/2/EG und der Richtlinie (EU) 

2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates22 unter Sicherstellung eines 

breiten Zugangs der Öffentlichkeit zu diesen Informationen zur Verfügung zu stellen.  

                                                
22 Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 

über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
(ABl. L 172 vom 26.6.2019, S. 56). 
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Artikel 23 

Übermittlung von Informationen und Berichten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Kommission Informationen über die 

Luftqualität innerhalb der Fristen gemäß den in Absatz 5 des vorliegenden Artikels 

genannten Durchführungsrechtsakten und unabhängig von der Einhaltung der 

Datenqualitätsziele im Hinblick auf die Datenabdeckung gemäß Anhang V Abschnitt B 

übermittelt werden. 

(2) Die Informationen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels müssen der Kommission 

speziell zur Beurteilung der Einhaltung der Grenzwerte, der Zielwerte ▌, der 

Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition und der kritischen 

Werte spätestens neun Monate nach Ablauf jedes Kalenderjahres übermittelt werden und 

folgende Angaben enthalten: 

a) im betreffenden Jahr vorgenommene Änderungen der Liste der Gebiete nach 

Artikel 6 oder etwaiger Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition; 

b) Liste der Gebiete und der Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition 

sowie Werte der beurteilten Schadstoffe;  
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c) für Gebiete, in denen die Werte eines oder mehrerer Schadstoffe die Grenzwerte, die 

Zielwerte oder die kritischen Werte überschreiten, sowie für Gebietseinheiten für die 

durchschnittliche Exposition, in denen die Werte eines oder mehrerer Schadstoffe 

über dem Wert liegen, der sich aus den Verpflichtungen zur Verringerung der 

durchschnittlichen Exposition ergibt, ist Folgendes anzugeben:  

i) Tage und Zeiträume, an bzw. in denen diese Werte festgestellt wurden; 

ii) gegebenenfalls eine Beurteilung der gemäß den Artikeln 16 und 17 der 

Kommission gemeldeten Beiträge natürlicher Quellen sowie von Partikeln, die 

nach dem Ausbringen von Streusand oder Streusalz auf Straßen im 

Winterdienst aufgewirbelt werden, zu den beurteilten Werten. 

(3) Darüber hinaus melden die Mitgliedstaaten der Kommission im Einklang mit Absatz 1 

Informationen über die festgestellten Werte sowie über die Zeiträume, in denen die 

Alarmschwelle oder die Informationsschwelle überschritten wurden. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die in Anhang IV Abschnitt D genannten 

Informationen innerhalb von drei Monaten, nachdem sie dazu aufgefordert wurden. 
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(5) Die Kommission erlässt ▌im Wege von Durchführungsrechtsakten Maßnahmen, um 

a) zu bestimmen, welche Informationen die Mitgliedstaaten gemäß diesem Artikel 

innerhalb welcher Fristen zu übermitteln haben; 

b) zu ermitteln, wie die Übermittlung von Daten und der Austausch von Informationen 

und Daten aus Netzen und von einzelnen Probenahmestellen zur Messung der 

Luftverschmutzung in den Mitgliedstaaten vereinfacht werden kann.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL VI 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 24 

Änderungen der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge III bis VII, IX und X zu erlassen, um bei der Beurteilung der Luftqualität, 

bei den für die Aufnahme in die Pläne für kurzfristige Maßnahmen in Betracht zu ziehenden 

Maßnahmen und bei der Information der Öffentlichkeit den technischen und wissenschaftlichen 

Entwicklungen Rechnung zu tragen. 

Diese Änderungen dürfen jedoch keine direkte oder indirekte Änderung bewirken in Bezug auf 

a) die in Anhang I festgelegten Grenzwerte, Zielwerte ▌und langfristigen Ziele für Ozon, 

kritischen Werte, Alarmschwellen und Informationsschwellen, Verpflichtungen zur 

Verringerung der durchschnittlichen Exposition und Konzentrationsziele für die 

durchschnittliche Exposition oder 

b) die Fristen für die Erfüllung eines der Parameter unter Buchstabe a. 
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Artikel 25 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 24 wird der Kommission 

für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 24 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission im Einklang mit 

den Grundsätzen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden, die von den einzelnen Mitgliedstaaten 

benannten Sachverständigen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 24 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

Artikel 26 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem „Ausschuss für Luftqualität“ unterstützt. Dieser Ausschuss 

ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.  
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KAPITEL VII 

ZUGANG ZU GERICHTEN, SCHADENERSATZ UND SANKTIONEN 

Artikel 27 

Zugang zu Gerichten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften Zugang zu einem Überprüfungsverfahren 

vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen 

unabhängigen und unparteiischen Stelle haben, um die materiellrechtliche und 

verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit aller Entscheidungen, Handlungen oder 

Unterlassungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Standorte und Anzahl der 

Probenahmestellen gemäß Artikel 9 im Einklang mit den einschlägigen in den 

Anhängen III und IV, die Luftqualitätspläne und Luftqualitätsfahrpläne gemäß 

Artikel 19 und die Pläne für kurzfristige Maßnahmen gemäß Artikel 20 des jeweiligen 

Mitgliedstaats anzufechten, sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) sie haben ein ausreichendes Interesse; 

b) sie machen ▌ eine Rechtsverletzung geltend, sofern das Verwaltungsverfahrens- 

bzw. Verwaltungsprozessrecht eines Mitgliedstaats dies als Voraussetzung 

erfordert.  
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Die Mitgliedstaaten bestimmen im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit 

einen weitreichenden Zugang zu Gerichten zu gewähren, was als ausreichendes Interesse 

und als Rechtsverletzung gilt. 

Zu diesem Zweck gilt das Interesse einer Nichtregierungsorganisation, die sich für den 

Schutz der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt einsetzt und alle nach nationalem 

Recht geltenden Voraussetzungen erfüllt, als ausreichendes Interesse im Sinne von 

Unterabsatz 1 Buchstabe a. Derartige Organisationen gelten auch als Träger von Rechten, 

die – im Sinne von Unterabsatz 1 Buchstabe b – verletzt werden können. 

▌ 

(2) Das Überprüfungsverfahren wird fair, gerecht und zeitnah durchgeführt, darf nicht mit 

übermäßigen Kosten verbunden sein und stellt einen angemessenen und effektiven 

Rechtsschutz und, soweit angemessen, auch vorläufigen Rechtsschutz sicher. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen fest, in welchem Stadium Entscheidungen, Handlungen oder 

Unterlassungen angefochten werden können, sodass der Zugang zu einem 

Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher 

Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle nicht unmöglich 

gemacht oder übermäßig erschwert wird. 
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(4) Dieser Artikel hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, ein vorangehendes 

Überprüfungsverfahren bei einer Verwaltungsbehörde vorzuschreiben, und lässt das 

Erfordernis einer Ausschöpfung der verwaltungsbehördlichen Überprüfungsverfahren vor 

der Einleitung gerichtlicher Überprüfungsverfahren unberührt, sofern ein derartiges 

Erfordernis nach nationalem Recht besteht. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Öffentlichkeit praktische Informationen über 

den Zugang zu verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen Überprüfungsverfahren gemäß 

diesem Artikel zugänglich gemacht werden. 

Artikel 28 

Schadenersatz für Schädigungen der menschlichen Gesundheit 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass natürliche Personen, deren Gesundheit durch einen 

vorsätzlich oder fahrlässig begangenen Verstoß der zuständigen Behörden gegen die 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung von Artikel 19 Absätze 1 bis 5 und Artikel 20 

Absätze 1 und 2 ▌ dieser Richtlinie geschädigt wird, das Recht haben, für diese 

Schädigung Schadenersatz zu verlangen und zu erwirken. 

▌ 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Vorschriften und Verfahren im 

Zusammenhang mit Schadensersatzklagen ▌ nicht auf eine Weise ausgestaltet sind und 

angewendet werden, die die Ausübung des Rechts auf Schadensersatz nach Absatz 1 

unmöglich macht oder übermäßig erschwert. 

(3) Die Mitgliedstaaten können für Schadensersatzklagen nach Absatz 1 eine 

Verjährungsfrist festlegen. Diese Frist läuft nicht an, bis der Verstoß eingestellt wurde 

und die den Anspruch auf Schadenersatz erhebende Person weiß oder nach vernünftigem 

Ermessen wissen müsste, dass sie durch einen Verstoß gemäß Absatz 1 Schaden 

genommen hat. 

Artikel 29 

Sanktionen 

(1) Unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2008/99/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates23 legen die Mitgliedstaaten Vorschriften über 

Sanktionen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen nationalen 

Vorschriften fest und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um deren Durchsetzung 

sicherzustellen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und 

Maßnahmen unverzüglich mit und melden ihr unverzüglich alle diesbezüglichen 

Änderungen. ▌ 

▌ 

                                                
23 Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 

2008 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 28). 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei den gemäß Absatz 1 festgelegten Sanktionen 

gegebenenfalls folgende Umstände gebührend berücksichtigt werden: 

a) Art, Schwere, Ausmaß und Dauer des Verstoßes; 

▌ 

b) die Auswirkung auf die Bevölkerung, einschließlich empfindlicher und gefährdeter 

Bevölkerungsgruppen, oder die von dem Verstoß betroffene Umwelt unter 

Berücksichtigung des Ziels, ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt zu erreichen; 

c) wiederholter oder einmaliger Charakter des Verstoßes, einschließlich einer zuvor 

ausgesprochenen Verwarnung oder einer verwaltungsrechtlichen bzw. 

strafrechtlichen Sanktion; 

d) der wirtschaftliche Nutzen, den die verantwortlich gemachte natürliche oder 

juristische Person aus dem Verstoß gezogen hat, sofern dieser ermittelt werden 

kann. 
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KAPITEL VIII 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 30 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um den Artikeln 1 und 3, Artikel 4 Nummern 2, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 21 

bis 30, 33, 34 und 41 bis 45, den Artikeln 5 bis 8, Artikel 9 Absätze 1, 2, 3 und 5 bis 9, den 

Artikeln 10, 11 und 12, Artikel 13 Absätze 1, 2, 3, 5, 6 und 7, Artikel 15, Artikel 16 

Absätze 1, 2 und 4, Artikel 17 Absatz 4, den Artikeln 18 bis 21, Artikel 22 Absätze 1, 2, 3 

und 5, den Artikeln 23 bis 29 und den Anhängen I bis X bis zum ... [zwei Jahre nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie teilen der Kommission 

unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.  

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. In 

diese Vorschriften fügen sie darüber hinaus die Erklärung ein, dass Bezugnahmen in den 

geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie 

aufgehobenen Richtlinien als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser 

Erklärung. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 31 

Aufhebung von Rechtsakten  

(1) Die Richtlinien 2004/107/EG und 2008/50/EG, in der Fassung der in Anhang XI Teil A 

aufgeführten Richtlinien, werden mit Wirkung vom ... [ein Tag nach dem Ende der 

Umsetzungsfrist] aufgehoben; die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der 

Fristen für die Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht gemäß Anhang XI Teil B 

bleiben hiervon unberührt. 

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als Bezugnahmen auf diese 

Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang XII zu lesen. 
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Artikel 32 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 2, Artikel 4 Nummern 1, 3 bis 6, 8, 10 bis 13, 17, 19, 20, 31, 32 und 35 bis 40, Artikel 9 

Absatz 4, Artikel 13 Absatz 4, Artikel 14, Artikel 16 Absatz 3, Artikel 17 Absätze 1, 2 und 3 sowie 

Artikel 22 Absatz 4 gelten ab dem ... [Tag nach dem in Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 1 

genannten Datum]. 

Artikel 33 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu … am …  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident
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ANHANG I 

LUFTQUALITÄTSNORMEN 

ABSCHNITT 1 – GRENZWERTE ZUM SCHUTZ DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT 

Tabelle 1 – Bis zum 1. Januar 2030 zu erreichende Grenzwerte zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit  

Mittelungszeitraum Grenzwert  

PM2,5   

1 Tag 25 μg/m3 darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten 
werden  

Kalenderjahr 10 μg/m³  

PM10   

1 Tag 45 μg/m3 darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten 
werden  

Kalenderjahr 20 μg/m3  

Stickstoffdioxid (NO2) 

1 Stunde 200 μg/m3 darf nicht öfter als dreimal im Kalenderjahr 
überschritten werden  

1 Tag 50 μg/m3 darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten 
werden  

Kalenderjahr 20 μg/m3  

Schwefeldioxid (SO2) 

1 Stunde 350 μg/m3 darf nicht öfter als dreimal im Kalenderjahr 
überschritten werden  

1 Tag 50 μg/m3 darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten 
werden  

Kalenderjahr 20 μg/m3  
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Benzol   

Kalenderjahr 3,4 μg/m3  

Kohlenmonoxid (CO) 

Höchster 8-
Stunden- 
Mittelwert pro 
Tag(1) 

10 mg/m3  

1 Tag 4 mg/m3 darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten 
werden  

Blei (Pb)   

Kalenderjahr 0,5 μg/m3  

Arsen (As)   

Kalenderjahr 6,0 ng/m³  

Cadmium (Cd)   

Kalenderjahr 5,0 ng/m³  

Nickel (Ni)   

Kalenderjahr 20 ng/m³  

Benzo[a]pyren   

Kalenderjahr 1,0 ng/m³  

(1) (1) Der höchste 8-Stunden-Mittelwert der Konzentration eines Tages wird ermittelt, indem die gleitenden 
8-Stunden-Mittelwerte geprüft werden, die aus 1-Stunden-Mittelwerten berechnet und stündlich 
aktualisiert werden. Jeder auf diese Weise errechnete 8-Stunden-Mittelwert gilt für den Tag, an dem 
dieser Zeitraum endet, d. h., der erste Berechnungszeitraum für jeden einzelnen Tag umfasst die 
Zeitspanne von 17.00 Uhr des vorangegangenen Tages bis 1.00 Uhr des betreffenden Tages, während 
für den letzten Berechnungszeitraum jeweils die Stunden von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr des 
betreffenden Tages zugrunde gelegt werden. 
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Tabelle 2 – Bis zum ... [UMSETZUNGSFRIST] zu erreichende Grenzwerte zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit 

Mittelungszeitraum Grenzwert  

PM2,5   

Kalenderjahr 25 μg/m³  

PM10   

1 Tag 50 μg/m3  darf nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten 
werden  

Kalenderjahr 40 μg/m3  

Stickstoffdioxid (NO2) 

1 Stunde 200 μg/m3 darf nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten 
werden 

Kalenderjahr 40 μg/m3  

Schwefeldioxid (SO2) 

1 Stunde 350 μg/m3 darf nicht öfter als 24-mal im Kalenderjahr überschritten 
werden  

1 Tag 125 μg/m3 darf nicht öfter als dreimal im Kalenderjahr 
überschritten werden  

Benzol   

Kalenderjahr 5 μg/m3  

Kohlenmonoxid (CO) 

Höchster 8-Stunden- 
Mittelwert pro Tag(1) 

10 mg/m3  

Blei (Pb)   

Kalenderjahr 0,5 μg/m3  

▌   

(2) (1) Der höchste 8-Stunden-Mittelwert der Konzentration eines Tages wird ermittelt, indem die gleitenden 
8-Stunden-Mittelwerte geprüft werden, die aus 1-Stunden-Mittelwerten berechnet und stündlich 
aktualisiert werden. Jeder auf diese Weise errechnete 8-Stunden-Mittelwert gilt für den Tag, an dem 
dieser Zeitraum endet, d. h., der erste Berechnungszeitraum für jeden einzelnen Tag umfasst die 
Zeitspanne von 17.00 Uhr des vorangegangenen Tages bis 1.00 Uhr des betreffenden Tages, während 
für den letzten Berechnungszeitraum jeweils die Stunden von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr des 
betreffenden Tages zugrunde gelegt werden. 
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Tabelle 3 – Bis zum ... [UMSETZUNGSFRIST] zu erreichende Zielwerte zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit  

Arsen (As)     

Kalenderjahr 6,0 ng/m³   

Cadmium (Cd)     

Kalenderjahr 5,0 ng/m³   

Nickel (Ni)     

Kalenderjahr 20 ng/m³   

Benzo[a]pyren     

Kalenderjahr 1,0 ng/m³  
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ABSCHNITT 2 – ZIELWERTE UND LANGFRISTIGE ZIELE FÜR OZON 

A. Begriffsbestimmungen und Kriterien 

Die „kumulierte Ozonbelastung oberhalb des Grenzwertes von 40 Teilen pro 

Milliarde“ (AOT40), ausgedrückt in „(μg/m3) × Stunden“, ist die Summe der 

Differenz zwischen Konzentrationen von mehr als 80 μg/m3 (= 40 ppb) als 1-

Stunden-Mittelwert und 80 μg/m3 während einer gegebenen Zeitspanne unter 

ausschließlicher Verwendung der 1-Stunden-Mittelwerte zwischen 8.00 Uhr und 

20.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) an jedem Tag. 

B. Zielwerte für Ozon 

Ziel Mittelungszeitraum Zielwert  

Schutz der 
menschlichen 
Gesundheit 

Höchster 8-Stunden- 
Mittelwert pro Tag(1) 

120 μg/m3  

 

darf an höchstens 
18 Tagen im 
Kalenderjahr 
überschritten 
werden, gemittelt 
über drei Jahre(2) (3)  

Schutz der 
Vegetation 

Mai bis Juli AOT40 (berechnet 
anhand von 1-
Stunden-
Mittelwerten) 

18 000 μg/m3 × h, 
gemittelt über fünf 
Jahre(2)  

(1) Der höchste 8-Stunden-Mittelwert der Konzentration eines Tages wird ermittelt, indem die 
gleitenden 8-Stunden-Mittelwerte geprüft werden, die aus 1-Stunden-Mittelwerten berechnet 
und stündlich aktualisiert werden. Jeder auf diese Weise errechnete 8-Stunden-Mittelwert gilt 
für den Tag, an dem dieser Zeitraum endet, d. h., der erste Berechnungszeitraum für jeden 
einzelnen Tag umfasst die Zeitspanne von 17.00 Uhr des vorangegangenen Tages bis 1.00 Uhr 
des betreffenden Tages, während für den letzten Berechnungszeitraum jeweils die Stunden von 
16.00 Uhr bis 24.00 Uhr des betreffenden Tages zugrunde gelegt werden. 

(2) Können die über drei bzw. fünf Jahre gemittelten Werte nicht anhand vollständiger und 
aufeinanderfolgender Jahresdaten ermittelt werden, so sind mindestens die folgenden jährlichen 
Daten zur Überprüfung der Einhaltung der Zielwerte für Ozon vorgeschrieben: 

- Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit: gültige Daten für ein Jahr, 

- Zielwert für den Schutz der Vegetation: gültige Daten für drei Jahre. 

(3) Bis zum 1. Januar 2030 darf der Wert von 120 μg/m3 an höchstens 25 Tagen im 
Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über drei Jahre 
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C. Bis zum 1. Januar 2050 zu erreichende langfristige Ziele für Ozon (O3)  

Ziel Mittelungszeitraum Langfristiges Ziel 

Schutz der 
menschlichen 
Gesundheit 

Höchster 8-Stunden-
Mittelwert pro Tag 
innerhalb eines 
Kalenderjahres 

100 μg/m3 (1)   

Schutz der 
Vegetation 

Mai bis Juli AOT40 (berechnet 
anhand von 1-
Stunden-
Mittelwerten)  

6 000 μg/m3 × h  

(1) 99. Perzentil (d. h. drei Überschreitungstage pro Jahr). 

 

ABSCHNITT 3 – KRITISCHE WERTE FÜR DEN SCHUTZ DER VEGETATION UND 

DER NATÜRLICHEN ÖKOSYSTEME  

Mittelungszeitraum Kritischer Wert 

Schwefeldioxid (SO2) 

Kalenderjahr und Winter (1. Oktober bis 31. März) 20 μg/m3 

Stickstoffoxide (NOx) 

Kalenderjahr 30 μg/m3 NOx 
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ABSCHNITT 4 – ALARM- UND INFORMATIONSSCHWELLEN 

A. Alarmschwellen ▌ 

Die Werte für Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid sind als Stundenmittelwerte über 

drei aufeinanderfolgende Stunden und die Werte für PM10 und PM2,5 als 

Tagesmittelwerte an drei oder weniger aufeinanderfolgenden Tagen an Standorten 

zu messen, die für die Luftqualität in einem Bereich von mindestens 100 km2 oder im 

gesamten Gebiet repräsentativ sind, je nachdem, welche Fläche kleiner ist. 

Die Werte für Ozon sind über eine Stunde zu messen; für die Zwecke der 

Durchführung von Artikel 20 muss die Überschreitung des Schwellenwerts drei 

aufeinanderfolgende Stunden lang gemessen bzw. vorhergesagt werden. 

Schadstoff Mittelungszeitraum Alarmschwelle 

Schwefeldioxid (SO2) 1 Stunde 350 μg/m3 

Stickstoffdioxid (NO2) 1 Stunde 200 μg/m3 

PM2,5 1 Tag 50 μg/m3 

PM10 1 Tag 90 μg/m3 

Ozon 1 Stunde 240 μg/m3 
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B. Informationsschwellen 

Die Werte für Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid sind über eine Stunde und die 

Werte für PM10 und PM2,5 über einen Tag an Standorten zu messen, die für die 

Luftqualität in einem Bereich von mindestens 100 km2 oder im gesamten Gebiet 

repräsentativ sind, je nachdem, welche Fläche kleiner ist. 

Die Werte für Ozon sind über eine Stunde zu messen. 

Schadstoff Mittelungszeitraum Informationsschwelle 

Schwefeldioxid (SO2)  1 Stunde 275 μg/m3 

Stickstoffdioxid (NO2)  1 Stunde▌ 150 μg/m3 

PM2,5  1 Tag 50 μg/m3 

PM10  1 Tag 90 μg/m3 

Ozon  1 Stunde 180 μg/m3 

(3) ▌ 
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ABSCHNITT 5 – VERPFLICHTUNG ZUR VERRINGERUNG DER 

DURCHSCHNITTLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER PM2,5 UND NO2 

A. Indikator für die durchschnittliche Exposition 

Der Indikator für die durchschnittliche Exposition (AEI – Average Exposure 

Indicator) wird in μg/m3 ausgedrückt und anhand von Messungen an allen 

Probenahmestellen an Messstationen für den städtischen Hintergrund in 

Gebietseinheiten für die durchschnittliche Exposition im gesamten Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaats ermittelt. Er wird als gleitender Jahresmittelwert der 

Konzentration für drei Kalenderjahre berechnet, indem der Durchschnittswert aller 

gemäß Anhang III Abschnitt B in jeder Gebietseinheit für die durchschnittliche 

Exposition eingerichteten Probenahmestellen für den relevanten Schadstoff ermittelt 

wird. Der AEI eines bestimmten Jahres ist der Mittelwert des entsprechenden Jahres 

und der beiden Vorjahre. 

Stellen Mitgliedstaaten Überschreitungen fest, die natürlichen Quellen zuzurechnen 

sind, so werden die Emissionsbeiträge aus natürlichen Quellen vor Berechnung des 

AEI abgezogen. 

Anhand des AEI wird überprüft, ob die Verpflichtung zur Verringerung der 

durchschnittlichen Exposition erfüllt wurde. 
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B. Verpflichtungen zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition  

Ab 2030 darf der AEI folgende Werte nicht überschreiten: 

1. für PM2,5:  

(a) wenn der 10 Jahre zuvor errechnete AEI < 10,0 μg/m3 betrug: einen 

Wert, der 10 % niedriger ist als der 10 Jahre zuvor errechnete AEI, 

oder 8,5 μg/m3, je nachdem, welcher Wert niedriger ist, es sei denn, der 

AEI entspricht bereits maximal dem Konzentrationsziel für die 

durchschnittliche Exposition gegenüber PM2,5 gemäß Teil C; 

(b) wenn der 10 Jahre zuvor errechnete AEI < 12,0 μg/m3 und ≥ 

10,0 μg/m3 betrug: einen Wert, der 15 % niedriger ist als der 10 Jahre 

zuvor errechnete AEI, oder 9,0 μg/m3, je nachdem, welcher Wert 

niedriger ist; 

(c) wenn der 10 Jahre zuvor errechnete AEI ≥ 12,0 μg/m3 betrug: 25 % 

niedriger als der 10 Jahre zuvor errechnete AEI; 
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2. für NO2: 

(a) wenn der 10 Jahre zuvor errechnete AEI < 20,0 μg/m3 betrug: einen 

Wert, der 15 % niedriger ist als der 10 Jahre zuvor errechnete AEI, oder 

15,0 μg/m3, je nachdem, welcher Wert niedriger ist, es sei denn, der 

AEI entspricht bereits maximal dem Konzentrationsziel für die 

durchschnittliche Exposition gegenüber NO2 gemäß Teil C; 

(b) wenn der 10 Jahre zuvor errechnete AEI ≥ 20,0 μg/m3 betrug: 25 % 

niedriger als der 10 Jahre zuvor errechnete AEI. 

Bei der Berechnung der Werte für die Jahre 2030, 2031 und 2032 können die 

Mitgliedstaaten das Jahr 2020 bei der Berechnung des AEI für das Referenzjahr 

ausnehmen. 

C. Konzentrationsziele für die durchschnittliche Exposition 

Das Konzentrationsziel für die durchschnittliche Exposition entspricht jeweils 

folgendem AEI-Wert. 

Schadstoff Konzentrationsziel für die durchschnittliche 
Exposition 

PM2,5 AEI = 5 μg/m3 

NO2 AEI = 10 μg/m3 
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ANHANG II 

BEURTEILUNGSSCHWELLEN 

ABSCHNITT 1 – BEURTEILUNGSSCHWELLEN FÜR DEN SCHUTZ DER MENSCHLICHEN 

GESUNDHEIT 

Schadstoff Beurteilungsschwelle (Jahresmittelwert, sofern nicht anders 
angegeben) 

PM2,5 5 μg/m3 

PM10 15 μg/m3 

Stickstoffdioxid (NO2) 10 μg/m3 

Schwefeldioxid (SO2) 40 μg/m³ (24-Stunden-Mittelwert)(1) 

Benzol 1,7 μg/m3 

Kohlenmonoxid (CO) 4 mg/m³ (24-Stunden-Mittelwert)(1) 

Blei (Pb) 0,25 μg/m3 

Arsen (As) 3,0 ng/m3 

Cadmium (Cd) 2,5 ng/m3 

Nickel (Ni) 10 ng/m3 

Benzo[a]pyren 0,30 ng/m3 

Ozon (O3) 100 μg/m3 (höchster 8-Stunden-Mittelwert)(1) 

(1) 99. Perzentil (d. h. drei Überschreitungstage pro Jahr).  
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ABSCHNITT 2 – BEURTEILUNGSSCHWELLEN FÜR DEN SCHUTZ DER VEGETATION 

UND DER NATÜRLICHEN ÖKOSYSTEME 

Schadstoff Beurteilungsschwelle (Jahresmittelwert, sofern nicht anders 
angegeben) 

Schwefeldioxid (SO2) 8 μg/m3 (Durchschnittswert zwischen dem 1. Oktober und dem 
31. März) 

Stickstoffoxide (NOx) 19,5 μg/m3 
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ANHANG III 

MINDESTZAHL DER PROBENAHMESTELLEN FÜR ORTSFESTE MESSUNGEN 

A. Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beurteilung der 

Einhaltung von Grenzwerten und Zielwerten für den Schutz der menschlichen Gesundheit, 

von Zielwerten für Ozon, langfristigen Zielen sowie Alarmschwellen und 

Informationsschwellen 

1. Diffuse Quellen 

Tabelle 1 – Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beurteilung der 
Einhaltung von Grenzwerten und Zielwerten für den Schutz der menschlichen Gesundheit sowie 
von Alarmschwellen und Informationsschwellen (für alle Schadstoffe außer Ozon) 

Bevölkerung im 
Gebiet (in 
Tausend) 

Mindestzahl der Probenahmestellen, wenn die Konzentrationen 
über der Beurteilungsschwelle liegen 

NO2, 
SO2, 
CO, 
Benzol 

▌ ▌PM10 ▌PM2,5 Pb, Cd, 
As, Ni  
in PM10 

Benzo[a]
pyren in 
PM10 

0-249 2 ▌ 2 2 1 1 

250-499 2 ▌ 2 2 1 1 

500-749 2 ▌ 2 2 1 1 

750-999 3 ▌ 2 2 2 2 

1 000-1 499 4 ▌ 3 3 2 2 

1 500-1 999 5 ▌ 3 4 2 2 

2 000-2 749 6 ▌ 4 4 2 3 

2 750-3 749 7 ▌ 5 5 2 3 

3 750-4 749 8 ▌ 5 6 3 4 

4 750-5 999 9 ▌ 6 7 4 5 

6 000+ 10 ▌ 7 8 5 5 

▌ 

 

www.parlament.gv.at



 

 124 

Tabelle 2 – Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beurteilung der 
Einhaltung der Zielwerte für Ozon, der langfristigen Ziele und der ▌ Alarmschwellen und 
Informationsschwellen (ausschließlich für Ozon) 

Bevölkerung im Gebiet (in 
Tausend) 

Mindestzahl der Probenahmestellen ▌(1) 

< 250 1 

< 500 2 

< 1 000 2 

< 1 500 3 

< 2 000 4 

< 2 750 5 

< 3 750 6 

≥ 3 750 eine zusätzliche Probenahmestelle je 2 Mio. Einwohner 

(4) (1) Mindestens eine Probenahmestelle muss in Gebieten liegen, in denen die Bevölkerung 
voraussichtlich der höchsten Ozonkonzentration ausgesetzt ist. In Ballungsräumen müssen 
mindestens 50 % der Probenahmestellen in Vorstadtgebieten liegen. 
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Tabelle 3 – Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beurteilung der 
Einhaltung von Grenzwerten und Zielwerten für den Schutz der menschlichen Gesundheit sowie 
von Alarmschwellen und Informationsschwellen in Gebieten, in denen für diese Messungen eine 
Reduzierung von 50 % gilt (für alle Schadstoffe außer Ozon) 

Bevölkerung im 
Gebiet (in 
Tausend) 

Mindestzahl der Probenahmestellen, wenn die Anzahl der 
Probenahmestellen um bis zu 50 % reduziert wird  

NO2, 
SO2, 
CO, 
Benzol 

▌ ▌PM10 ▌PM2,5 Pb, Cd, 
As, Ni  
in PM10 

Benzo[a]
pyren in 
PM10 

0-249 1 ▌ 1 1 1 1 

250-499 1 ▌ 1 1 1 1 

500-749 1 ▌ 1 1 1 1 

750-999 2 ▌ 1 1 1 1 

1 000-1 499 2 ▌ 1 2 1 1 

1 500-1 999 3 ▌ 2 2 1 1 

2 000-2 749 3 ▌ 2 2 1 2 

2 750-3 749 4 ▌ 2 3 1 2 

3 750-4 749 4 ▌ 3 3 2 2 

4 750-5 999 5 ▌ 3 4 2 3 

6 000+ 5 ▌ 4 4 3 3 

▌ 
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Tabelle 4 – Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beurteilung der 
Einhaltung der Zielwerte für Ozon, der langfristigen Ziele und der Alarmschwellen und 
Informationsschwellen in Gebieten, in denen für diese Messungen eine Reduzierung von 50 % gilt 
(ausschließlich für Ozon) 

Bevölkerung im Gebiet (in 
Tausend) 

Mindestzahl der Probenahmestellen, wenn die Anzahl 
der Probenahmestellen um bis zu 50 % reduziert 
wird(1)  

< 250 1 

< 500 1 

< 1 000 1 

< 1 500 2 

< 2 000 2 

< 2 750 3 

< 3 750 3 

≥ 3 750 eine zusätzliche Probenahmestelle je 4 Mio. Einwohner 

(5) (1) Mindestens eine Probenahmestelle muss in Gebieten liegen, in denen die Bevölkerung 
voraussichtlich der höchsten Ozonkonzentration ausgesetzt ist. In Ballungsräumen müssen 
mindestens 50 % der Probenahmestellen in Vorstadtgebieten liegen. 
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Die Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen aus den Tabellen 1 

bis 4 gemäß diesem Abschnitt umfasst gemäß Anhang IV Abschnitt B in jedem 

Gebiet mindestens eine Probenahmestelle für Hintergrundwerte und eine 

Probenahmestelle an einem Luftverschmutzungsschwerpunkt, sofern sich die 

Anzahl der Probenahmestellen dadurch nicht erhöht. Für Stickstoffdioxid, Partikel, 

Benzol und Kohlenmonoxid umfasst dies mindestens eine Probenahmestelle zur 

Messung des Beitrags verkehrsbedingter Emissionen. In Fällen, in denen nur eine 

Probenahmestelle erforderlich ist, muss sich diese jedoch an einem 

Luftverschmutzungsschwerpunkt befinden. 

Für Stickstoffdioxid, Partikel, Benzol und Kohlenmonoxid darf die Gesamtzahl der 

Messstationen für den städtischen Hintergrund und die Gesamtzahl der an 

Luftverschmutzungsschwerpunkten vorgeschriebenen Probenahmestellen ▌ in 

jedem Gebiet nicht um mehr als den Faktor 2 abweichen. Die Anzahl der PM2,5- und 

Stickstoffdioxid-Probenahmestellen in Messstationen für den städtischen 

Hintergrund entspricht den Anforderungen gemäß Abschnitt B. 
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2. Punktquellen 

Zur Beurteilung der Luftverschmutzung in der Nähe von Punktquellen ist die Zahl 

der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen unter Berücksichtigung der 

Emissionsdichte, der wahrscheinlichen Verteilung der Luftschadstoffe und der 

möglichen Exposition der Bevölkerung zu berechnen. Die Standorte der 

Probenahmestellen können so gewählt werden, dass die Anwendung der besten 

verfügbaren Techniken gemäß der Richtlinie 2010/75/EU kontrolliert werden kann. 

B. Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beurteilung der 

Einhaltung der Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition 

gegenüber PM2,5 und NO2 zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

Für PM2,5 und NO2 ist für diesen Zweck jeweils mindestens eine Probenahmestelle je 

Gebietseinheit für die durchschnittliche Exposition sowie mindestens eine 

Probenahmestelle pro Million Einwohner für städtische Gebiete mit mehr als 100 000 

Einwohnern vorzusehen. Diese Probenahmestellen können mit den Probenahmestellen 

nach Abschnitt A identisch sein. 
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C. Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beurteilung der 

Einhaltung der kritischen Werte für SO2 und NOx und der langfristigen Ziele für Ozon  

1. Kritische Werte für den Schutz der Vegetation und der natürlichen Ökosysteme 

Falls die maximale Konzentration den 
kritischen Wert überschreitet 

eine Probenahmestelle je 20 000 km2 

Falls die maximale Konzentration die 
Beurteilungsschwelle überschreitet 

eine Probenahmestelle je 40 000 km2 

Im Falle von Inselgebieten wird die Zahl der Probenahmestellen für ortsfeste 

Messungen unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen Verteilung der 

Luftschadstoffe und der möglichen Exposition der Vegetation berechnet. 

2. Langfristiges Ziel für Ozon zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der 

Vegetation 

Bei Messungen für den ländlichen Hintergrund sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 

dass als mittlere Dichte für alle Gebiete pro Land mindestens eine Probenahmestelle 

je 50 000 km2 vorhanden ist. In orografisch stark gegliedertem Gelände wird eine 

Probenahmestelle je 25 000 km2 empfohlen. 
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D. Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen von ultrafeinen Partikeln bei 

denen hohe Konzentrationen zu erwarten sind 

An ausgewählten Standorten werden neben anderen Luftschadstoffen auch ultrafeine 

Partikel gemessen. Die Probenahmestellen zur Messung von ultrafeinen Partikeln müssen 

gegebenenfalls mit den Probenahmestellen für Partikel oder Stickstoffdioxid gemäß 

Abschnitt A dieses Anhangs identisch und an Standorten gemäß Anhang VII Abschnitt 4 

gelegen sein. Für diesen Zweck wird mindestens eine Probenahmestelle je 5 Millionen 

Einwohner an einem Standort eingerichtet, an dem wahrscheinlich hohe Konzentrationen 

ultrafeiner Partikel auftreten. Mitgliedstaaten mit weniger als 5 Millionen Einwohnern 

richten mindestens eine ▌ Probenahmestelle für ortsfeste Messungen an einem Standort 

ein, an dem wahrscheinlich hohe Konzentrationen ultrafeiner Partikel auftreten.  

Bei Mitgliedstaaten mit mehr als 2 Millionen Einwohnern werden Großmessstationen für 

den städtischen oder für den ländlichen Hintergrund, die gemäß Artikel 10 eingerichtet 

wurden, ▌ bei der Erfüllung der Anforderungen im Hinblick auf die hier festgelegte 

Mindestzahl der Probenahmestellen für ultrafeine Partikel nicht berücksichtigt.  
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ANHANG IV 

BEURTEILUNG DER LUFTQUALITÄT UND STANDORT DER PROBENAHMESTELLEN  

A. Allgemeines 

Die Luftqualität wird in allen Gebieten folgendermaßen beurteilt: 

1. Die Luftqualität wird an allen Standorten beurteilt, mit Ausnahme der unter 

Nummer 2 genannten Standorte. 

Für den Standort der Probenahmestellen gelten die Bestimmungen der Abschnitte B 

und C. Die unter den Abschnitten B und C niedergelegten Grundsätze gelten auch 

insoweit, als sie für die Bestimmung der spezifischen Standorte von Belang sind, an 

denen die Konzentrationen der einschlägigen Schadstoffe ermittelt werden, wenn die 

Luftqualität durch orientierende Messungen oder Modellierungsanwendungen 

beurteilt wird. 
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2. Die Einhaltung der zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegten 

Grenzwerte und Zielwerte wird an folgenden Standorten nicht beurteilt: 

a)  an Standorten innerhalb von Bereichen, zu denen die Öffentlichkeit keinen 

Zugang hat und in denen es keine festen Wohnunterkünfte gibt; 

b)  nach Maßgabe von Artikel 4 Absatz 1 auf Fabrikgeländen oder in 

Industriegebieten, für die alle relevanten Bestimmungen für Gesundheitsschutz 

und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten; 

c)  auf den Fahrbahnen der Straßen und – sofern Fußgänger und Fahrradfahrer 

für gewöhnlich dorthin keinen Zugang haben – auf dem Mittelstreifen der 

Straßen. 

B. Großräumige Standortbestimmung für Probenahmestellen 

1. Information 

Bei der Bestimmung des Standorts von Probenahmestellen werden die gemäß der 

Richtlinie (EU) 2016/2284 gemeldeten nationalen Rasterdaten über Emissionen, an 

das Europäische Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister gemeldete 

Emissionsdaten und, sofern verfügbar, lokale Emissionsinventare berücksichtigt. 
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2. Schutz der menschlichen Gesundheit 

a) Der Standort von Probenahmestellen, an denen zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit Messungen vorgenommen werden, ist so zu wählen, dass 

zuverlässige Daten zu sämtlichen folgenden Aspekten gewonnen werden: 

i) den Konzentrationswerten an Luftverschmutzungsschwerpunkten in 

den Gebieten ▌; 

ii) den Konzentrationswerten für andere Bereiche innerhalb von Gebieten, 

die für die Exposition der Bevölkerung allgemein repräsentativ sind, und 

zwar sowohl an Messstationen für den städtischen Hintergrund als 

auch an Messstationen für den ländlichen Hintergrund;  

iii) den Ablagerungsraten von Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Nickel 

und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, die der 

indirekten Exposition der Bevölkerung über die Nahrungskette 

entsprechen. 
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b) Der Standort von Probenahmestellen ist im Allgemeinen so zu wählen, dass die 

Messung sehr kleinräumiger Umweltzustände in der unmittelbaren Nähe der 

Probenahmestelle vermieden wird, was bedeutet, dass der Standort der 

Probenahmestelle – soweit möglich – so zu wählen ist, dass die Luftproben an 

Probenahmestellen zur Messung des Beitrags des Straßenverkehrs für die 

Luftqualität eines Straßenabschnitts von nicht weniger als 100 m Länge, an 

Probenahmestellen zur Messung des Beitrags von Haushaltsheizungen für 

die Luftqualität eines Bereichs von nicht weniger als 25 m × 25 m und an 

Probenahmestellen zur Messung des Beitrags von Industriegebieten oder 

anderen Quellen wie Häfen oder Flughäfen für die Luftqualität eines Bereichs 

von nicht weniger als 250 m × 250 m repräsentativ sind. 
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c) Soll die Luftqualität an Luftverschmutzungsschwerpunkten beurteilt werden, 

so werden die Probenahmestellen in Bereichen innerhalb von Gebieten 

eingerichtet, in denen die höchsten Konzentrationen auftreten, denen die 

Bevölkerung wahrscheinlich direkt oder indirekt über einen Zeitraum 

ausgesetzt ist, der im Vergleich zum Mittelungszeitraum der betreffenden 

Grenzwerte oder Zielwerte signifikant ist. Derartige Probenahmestellen 

müssen, sofern dies sinnvoll und soweit dies möglich ist, in Bereichen 

gelegen sein, in denen empfindliche und gefährdete Bevölkerungsgruppen 

wahrscheinlich direkt oder indirekt über einen Zeitraum exponiert sind, der 

im Verhältnis zum Mittelungszeitraum der Grenzwerte oder Zielwerte 

signifikant ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wohngebiete, 

Schulen, Krankenhäuser, Einrichtungen für betreutes Wohnen und Gebiete 

mit Bürogebäuden. 
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d) Probenahmestellen an Messstationen für den städtischen Hintergrund müssen 

so gelegen sein, dass die gemessene Verschmutzung den integrierten Beitrag 

sämtlicher entsprechender Quellen ▌ erfasst. Für die gemessene 

Verschmutzung darf nicht eine einzige Quelle vorherrschend sein, es sei denn, 

dies ist für ein größeres städtisches Gebiet typisch. Die Probenahmestellen 

müssen grundsätzlich für ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern 

repräsentativ sein. 

e) Probenahmestellen an Messstationen für den ländlichen Hintergrund 

müssen so gelegen sein, dass die gemessene Verschmutzung den integrierten 

Beitrag von entsprechenden Quellen erfasst, bei denen es sich nicht um nahe 

(d. h. weniger als 5 km entfernt) liegende städtische Gebiete, 

Hauptverkehrsstraßen oder Industriegebiete handelt. 

f) Soll der Beitrag des Straßenverkehrs beurteilt werden, so müssen die 

Probenahmestellen so gelegen sein, dass sie Daten über die Straßen liefern, 

auf denen die höchsten Konzentrationen auftreten, wobei das 

Verkehrsaufkommen (die größte Verkehrsdichte in dem Gebiet), die 

örtlichen Ausbreitungsbedingungen und die räumliche Flächennutzung 

(z. B. in Straßenschluchten) berücksichtigt werden.  
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g) Soll der Beitrag von Haushaltsheizungen beurteilt werden, so sind die 

Probenahmestellen in Bezug auf die jeweilige Hauptwindrichtung im Lee der 

wichtigsten Quellen aufzustellen. ▌ 

h) Soll der Beitrag von industriellen Quellen, Häfen oder Flughäfen beurteilt 

werden, so ist mindestens eine Probenahmestelle in Bezug auf die jeweilige 

Hauptwindrichtung im Lee der wichtigsten Quelle im nächstgelegenen 

Wohngebiet aufzustellen. Ist die Hintergrundkonzentration nicht bekannt, so 

wird eine weitere Probenahmestelle in Bezug auf die jeweilige 

Hauptwindrichtung im Luv der wichtigsten Quelle aufgestellt. Die 

Probenahmestellen können so aufgestellt werden, dass die Anwendung der 

besten verfügbaren Techniken überwacht werden kann. 
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i) Probenahmestellen sind, sofern möglich, auch für ähnliche Orte repräsentativ, 

die nicht in der unmittelbaren Nähe der Probenahmestelle gelegen sind. In 

Gebieten, in denen die Werte von Luftschadstoffen die Beurteilungsschwelle 

überschreiten, wird der Bereich, für den die einzelnen Probenahmestellen 

repräsentativ sein sollen, klar festgelegt. Die verschiedenen repräsentativen 

Bereiche, die für diese Probenahmestellen festgelegt werden, decken, sofern 

möglich, das gesamte Gebiet ab. Die Konzentrationen in Bereichen eines 

Gebiets, die nicht von den Probenahmestellen dieses Gebiets erfasst werden, 

werden anhand geeigneter Methoden bewertet. 

j) Sofern dies aus Gründen des Schutzes der menschlichen Gesundheit 

erforderlich ist, sind Probenahmestellen auf Inseln einzurichten. 

k) Die Probenahmestellen für Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Nickel und 

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe werden nach Möglichkeit mit 

Probenahmestellen für PM10 zusammengelegt. 

▌ 
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3. Schutz der Vegetation und der natürlichen Ökosysteme 

Die Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz der Vegetation und der 

natürlichen Ökosysteme vorgenommen werden, müssen mehr als 20 km von 

städtischen Gebieten bzw. mehr als 5 km von anderen bebauten Gebieten, 

Industriegebieten oder Autobahnen bzw. Hauptverkehrsstraßen mit einem täglichen 

Verkehrsaufkommen von mehr als 50 000 Fahrzeugen entfernt gelegen sein, was 

bedeutet, dass der Standort der Probenahmestelle so zu wählen ist, dass die 

Luftproben für die Luftqualität eines Gebiets von mindestens 1 000 km2 repräsentativ 

sind. Die Mitgliedstaaten können aufgrund der geografischen Gegebenheiten oder im 

Interesse des Schutzes besonders gefährdeter Bereiche vorsehen, dass eine 

Probenahmestelle in geringerer Entfernung gelegen oder für die Luftqualität in einem 

kleineren Bereich repräsentativ ist. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Luftqualität auf Inseln beurteilt werden muss.  
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4. Zusätzliche Kriterien für Probenahmestellen für Ozon 

Für ortsfeste und orientierende Messungen gelten folgende Kriterien: 

Art der 
Probenahmestelle 

Ziele der Messungen Repräsenta
tivität(1) 

Kriterien für die großräumige 
Standortbestimmung 

Ozon-Messstationen 
für den städtischen 
Hintergrund 

Schutz der 
menschlichen 
Gesundheit: 
Beurteilung der 
Ozonexposition der 
städtischen 
Bevölkerung (bei 
relativ hoher 
Bevölkerungsdichte 
und 
Ozonkonzentration 
und repräsentativ für 
die Exposition der 
Bevölkerung 
allgemein) 

1 bis 
10 km2 

Außerhalb des Einflussbereichs 
örtlicher Emissionsquellen wie 
Verkehr, Tankstellen usw.; 
Standorte mit guter 
Durchmischung der 
Umgebungsluft; sofern dies 
sinnvoll und soweit dies 
möglich ist, Standorte, die von 
sensiblen und gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen 
frequentiert werden, wie 
Schulen, Spielplätze, 
Krankenhäuser und 
Altenheime;  
Standorte wie Wohn- und 
Geschäftsviertel in Städten, 
Grünanlagen (nicht in 
unmittelbarer Nähe von 
Bäumen), breite Straßen oder 
Plätze mit wenig oder keinem 
Verkehr, für Schulen, 
Sportanlagen oder 
Freizeiteinrichtungen 
charakteristische offene 
Flächen. 

Ozon-Messstationen 
in vorstädtischen 
Gebieten 

Schutz der 
menschlichen 
Gesundheit und der 
Vegetation: 
Beurteilung der 
Exposition der 
Bevölkerung und 
Vegetation in 
vorstädtischen 
Gebieten mit den 
höchsten Ozonwerten, 
denen Bevölkerung 
und Vegetation 
unmittelbar oder 
mittelbar ausgesetzt 
sein dürften 

10 bis 
100 km2 

In gewissem Abstand von den 
Gebieten mit den höchsten 
Emissionen und auf deren 
Leeseite, bezogen auf die 
Hauptwindrichtung bzw. 
Hauptwindrichtungen, die bei 
für die Ozonbildung günstigen 
Bedingungen vorherrscht bzw. 
vorherrschen; 

Orte in der Randzone eines 
städtischen Gebiets, an denen 
die Bevölkerung, empfindliche 
Nutzpflanzen oder natürliche 
Ökosysteme hohen 
Ozonkonzentrationen ausgesetzt 
sind; 
gegebenenfalls auch einige 
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Probenahmestellen in 
vorstädtischen Gebieten im Luv 
des Bereichs mit den höchsten 
Emissionen, um die regionalen 
Hintergrundwerte für Ozon zu 
ermitteln. 
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Ozon-Messstationen 
in ländlichen Gebieten 

Schutz der 
menschlichen 
Gesundheit und der 
Vegetation: 

Beurteilung der 
Exposition der 
Bevölkerung, der 
Nutzpflanzen und der 
natürlichen 
Ökosysteme 
gegenüber 
Ozonkonzentrationen 
von subregionaler 
Ausdehnung 

Subregional
e Ebene 

(100 bis 
1 000 km2)
  
 

Die Probenahmestellen können 
sich in kleinen Siedlungen oder 
Gebieten mit natürlichen 
Ökosystemen, Wäldern oder 
Nutzpflanzenkulturen befinden; 
repräsentative Gebiete für Ozon 
außerhalb des Einflussbereichs 
örtlicher Emittenten wie 
Industriegebieten und Straßen; 
in offenem Gelände ▌. 

Ozon-Messstationen 
für den ländlichen 
Hintergrund 

Schutz der 
menschlichen 
Gesundheit und der 
Vegetation: 

Beurteilung der 
Exposition von 
Nutzpflanzen und 
natürlichen 
Ökosystemen 
gegenüber 
Ozonkonzentrationen 
von regionaler 
Ausdehnung sowie 
der Exposition der 
Bevölkerung 

Regionale/n
ationale/kon
tinentale 
Ebene 

(1 000 bis 
10 000 km2)
  
 

Probenahmestellen in Gebieten 
mit niedrigerer 
Bevölkerungsdichte, z. B. mit 
natürlichen Ökosystemen (wie 
Wäldern), mindestens 20 km 
entfernt von Stadt- und 
Industriegebieten und entfernt 
von örtlichen Emissionsquellen; 

zu vermeiden sind Standorte mit 
örtlich verstärkter Bildung 
bodennaher 
Temperaturinversionen ▌; 

Küstengebiete mit ausgeprägten 
täglichen Windzyklen örtlichen 
Charakters werden ebenfalls 
nicht empfohlen. 

(6) (1) Probenahmestellen sind, sofern möglich, für ähnliche Orte repräsentativ, die nicht in der unmittelbaren 
Nähe der Probenahmestelle gelegen sind. 

Bei der Standortwahl für Messstationen in ländlichen Gebieten und Messstationen 

für den ländlichen Hintergrund zur Messung von Ozonwerten ist gegebenenfalls eine 

Abstimmung mit den Überwachungsanforderungen gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1737/2006 der Kommission1 vorzunehmen. 

                                                
1 Verordnung (EG) Nr. 1737/2006 der Kommission vom 7. November 2006 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2152/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates für das Monitoring von Wäldern und Umweltwechselwirkungen 
in der Gemeinschaft (ABl. L 334 vom 30.11.2006, S. 1). 
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5. Kriterien für die Bestimmung des räumlich repräsentativen Bereichs der 

Probenahmestellen 

Bei der Bestimmung des räumlich repräsentativen Bereichs werden folgende 

Eigenschaften berücksichtigt:  

a) Das geografische Gebiet kann Bereiche umfassen, die nicht 

aneinandergrenzen, muss jedoch innerhalb der Grenzen des betreffenden 

Gebiets liegen. 

b) Bei einer Beurteilung anhand von Modellierungsanwendungen wird ein 

zwecktaugliches Modellierungssystem angewendet und am Standort der 

Messstation werden durch Modellierung ermittelte Konzentrationen 

verwendet, um zu vermeiden, dass systematische Modellierungsmessfehler 

die Beurteilung verzerren. 

c) Es können andere Messgrößen als absolute Konzentrationen berücksichtigt 

werden (z. B. Perzentile). 
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d) Je nach den Eigenschaften der Messstationen können für die verschiedenen 

Schadstoffe unterschiedliche Toleranzwerte und mögliche Abscheidewerte 

gelten. 

e) Der Jahresmittelwert der gemessenen Schadstoffkonzentration wird als 

Messgröße für die Luftqualität im jeweiligen Jahr herangezogen. 

C. Kleinräumige Standortbestimmung für Probenahmestellen 

Soweit möglich ist Folgendes zu berücksichtigen: 

a) Der Luftstrom um den Messeinlass darf nicht beeinträchtigt werden (im Allgemeinen 

sollte die Luft in einem Bogen von mindestens 270° bzw. bei Probenahmestellen an 

der Baufluchtlinie in einem Bogen von mindestens 180° frei strömen), und im 

Umfeld des Messeinlasses dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, die den 

Luftstrom beeinflussen (d. h., Gebäude, Balkone, Bäume und andere Hindernisse 

müssen mindestens 1,5 m entfernt sein und Probenahmestellen, die für die 

Luftqualität an der Baufluchtlinie repräsentativ sind, müssen mindestens 0,5 m vom 

nächsten Gebäude entfernt sein). 
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b) Der Messeinlass muss sich grundsätzlich in einer Höhe zwischen 0,5 m (Atemzone) 

und 4 m über dem Boden befinden. Ein höher situierter Einlass ▌ kann ebenfalls 

sinnvoll sein, wenn es sich um eine Probenahmestelle für Hintergrundwerte 

handelt. Die Entscheidung für einen solchen höher situierten Einlass ist 

umfassend zu dokumentieren. 

c) Der Messeinlass darf nicht in nächster Nähe von Quellen angebracht werden, um die 

unmittelbare Einleitung von Emissionen, die nicht mit der Umgebungsluft vermischt 

sind und denen die Bevölkerung nicht ausgesetzt sein dürfte, zu vermeiden. 

d) Die Abluftleitung der Probenahmestelle ist so zu legen, dass ein Wiedereintritt der 

Abluft in den Messeinlass vermieden wird. 

e) Bei allen Schadstoffen müssen die Probenahmestellen für die Messung des Beitrags 

des Straßenverkehrs mindestens 25 m vom Rand verkehrsreicher Kreuzungen und 

höchstens 10 m vom Fahrbahnrand entfernt sein. Für die Zwecke dieses Buchstabens 

bezeichnet der Begriff „Fahrbahnrand“ den Streifen, der den motorisierten Verkehr 

von anderen Bereichen abtrennt; „verkehrsreiche Kreuzung“ bezeichnet eine 

Kreuzung, die den Verkehrsstrom unterbricht und Emissionsschwankungen (Stop & 

Go) gegenüber dem Rest der Straße verursacht. 
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f) Für Ablagerungsmessungen an Messstationen für Hintergrundwerte gelten ▌ die 

EMEP-Leitlinien und -Kriterien. 

g) Bei der Messung der Ozonkonzentration stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich 

die Probenahmestelle in beträchtlicher Entfernung von Emissionsquellen wie 

Industrieöfen oder Schornsteinen von Verbrennungsanlagen und in mehr als 10 m 

Entfernung von der nächstgelegenen Straße befindet, wobei der einzuhaltende 

Abstand mit der Verkehrsdichte zunimmt. 

h) Die folgenden Faktoren können ebenfalls berücksichtigt werden: 

i) Störquellen; 

ii) Sicherheit; 

iii) Zugänglichkeit; 

iv) Stromversorgung und Telefonleitungen; 

v) Sichtbarkeit der Probenahmestelle in der Umgebung; 

vi) Sicherheit der Öffentlichkeit und des Betriebspersonals; 

vii) Vorteile einer Zusammenlegung der Probenahmestellen für verschiedene 

Schadstoffe; 

viii) planerische Anforderungen. 
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D. Standortbestimmung, deren Überprüfung und Dokumentation  

1. Die für die Beurteilung der Luftqualität zuständigen Behörden dokumentieren für 

alle Gebiete umfassend die Verfahren zur Standortbestimmung und erfassen 

Informationen zur Unterstützung der Netzplanung und der Wahl aller 

Messstellenstandorte. Die Netzplanung stützt sich mindestens auf 

Modellierungsanwendungen oder orientierende Messungen. 

2. Die Dokumentation umfasst die Standorte der Probenahmestellen in Form von 

Raumkoordinaten, detaillierten Karten und Fotografien der Umgebung der 

Messstellenstandorte in den Haupthimmelsrichtungen sowie Informationen zur 

räumlichen Repräsentativität aller Probenahmestellen. 

3. Die Dokumentation umfasst Nachweise für die Gründe der Netzplanung und für 

die Einhaltung der Abschnitte B und C, und zwar insbesondere: 

a) eine Begründung für die Auswahl von Standorten, die in Bezug auf jeden 

Schadstoff für die höchsten Verschmutzungsgrade in dem Gebiet oder 

Ballungsraum repräsentativ sind; 
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b) die Gründe für die Auswahl von Standorten, die für die allgemeine 

Exposition der Bevölkerung repräsentativ sind; und 

c) jegliche Abweichungen von den Kriterien für die kleinräumige 

Standortbestimmung, die jeweiligen Gründe sowie die voraussichtlichen 

Auswirkungen auf die Messwerte. 

4. Werden in einem Gebiet orientierende Messungen, Modellierungsanwendungen, 

objektive Schätzungen oder eine Kombination dieser Methoden angewendet, so 

umfasst die Dokumentation auch die Einzelheiten dieser Methoden sowie Angaben 

über die Art und Weise der Erfüllung der Bedingungen gemäß Artikel 9 Absatz 3.  

5. Werden orientierende Messungen, Modellierungsanwendungen oder objektive 

Schätzungen angewendet, so nutzen die zuständigen Behörden dafür die gemäß der 

Richtlinie (EU) 2016/2284 gemeldeten Rasterdaten, die gemäß der 

Richtlinie 2010/75/EU gemeldeten Emissionsdaten und, sofern verfügbar, lokale 

Emissionsinventare.  

6. Bei Ozonmessungen nehmen die Mitgliedstaaten eine gründliche Voruntersuchung 

und Auswertung der Messdaten unter Beachtung der meteorologischen und 

photochemischen Prozesse vor, die die an den einzelnen Standorten gemessenen 

Ozonkonzentrationen beeinflussen.  
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7. Gegebenenfalls sind die Liste der Ozonvorläuferstoffe, das angestrebte Ziel deren 

Messung sowie die bei Probenahme und Messung angewandten Methoden zu 

dokumentieren. 

8. Gegebenenfalls enthält die Dokumentation auch Informationen zu den angewandten 

Messmethoden für die chemische Zusammensetzung von PM2,5. 

9. Die von den zuständigen Behörden im Einklang mit den Anforderungen dieses 

Anhangs festgelegten Auswahlkriterien, die Netzplanung und die 

Messstellenstandorte werden mindestens alle fünf Jahre überprüft, um 

sicherzustellen, dass sie nach wie vor aktuell und dauerhaft optimal sind. Die 

Überprüfung stützt sich mindestens auf Modellierungsanwendungen oder 

orientierende Messungen. Wird bei einer derartigen Überprüfung festgestellt, dass 

die Netzplanung und die Messstellenstandorte nicht mehr aktuell sind, so 

aktualisiert die zuständige Behörde sie so bald wie möglich. 

10. Nach jeder Überprüfung und anderen relevanten Änderungen am Überwachungsnetz 

wird die Dokumentation aktualisiert und über geeignete Kommunikationskanäle 

veröffentlicht.
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ANHANG V 

DATENQUALITÄTSZIELE 

A. Unsicherheit bei Messungen und Modellierungsanwendungen zur Beurteilung der 

Luftqualität 

Tabelle 1 – Mess- und Modellierungsunsicherheit bei Langzeitmittelwerten (Jahresmittelwerten) 

von Konzentrationen 

  
Luftschadstoff  

Maximale Unsicherheit 
bei ortsfesten 
Messungen 

Maximale Unsicherheit 
bei orientierenden 
Messungen(1) 

Maximales 
Verhältnis zwischen 
der Unsicherheit 
von 
Modellierungsanwen
dungen und 
objektiver 
Schätzung einerseits 
und der 
Unsicherheit 
ortsfester 
Messungen 
andererseits 

Absoluter 
Wert 

Relativer 
Wert 

Absoluter 
Wert 

Relativer 
Wert 

Maximales 
Verhältnis 

PM2,5  3,0 μg/m3 30 % 4,0 μg/m3 40 % 1,7 

PM10  4,0 μg/m3 20 % 6,0 μg/m3 30 % 1,3 

SO2 / NO2 / NOx 6,0 μg/m3 30 % 8,0 μg/m3 40 % 1,4 

Benzol  0,85 μg/m3 25 % 1,2 μg/m3 35 % 1,7 

Blei  0,125 μg/m3 25 % 0,175 μg/m3 35 % 1,7 

Arsen  2,4 ng/m3 40 % 3,0 ng/m3 50 % 1,1 

Cadmium  2,0 ng/m3 40 % 2,5 ng/m3 50 % 1,1 

Nickel  8,0 ng/m3 40 % 10,0 ng/m3 50 % 1,1 

Benzo[a]pyren  0,5 ng/m3 50 % 0,6 ng/m3 60 % 1,1 

(7) (1) Falls orientierende Messungen zu anderen Zwecken als der Beurteilung der Einhaltung der 
Anforderungen (wie unter anderem zur Planung oder Überprüfung des Überwachungsnetzes, 
Kalibrierung und Validierung von Modellierungsanwendungen) verwendet werden, kann die 
Unsicherheit der für Modellierungsanwendungen festgelegten Unsicherheit entsprechen.  
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Tabelle 2 – Mess- und Modellierungsunsicherheit bei Kurzzeitmittelwerten (Tages-, 24-Stunden-, 

8-Stunden- und Stundenmittelwerten) von Konzentrationen 

  
Luftschadstoff  Maximale Unsicherheit 

bei ortsfesten 
Messungen 

Maximale 
Unsicherheit bei 
orientierenden 
Messungen(1) 

Maximales 
Verhältnis zwischen 
der Unsicherheit von 
Modellierungsanwend
ungen und objektiver 
Schätzung einerseits 
und der Unsicherheit 
ortsfester Messungen 
andererseits 

Absoluter 
Wert  

Relativer 
Wert 

Absoluter 
Wert  

Relative
r Wert 

Maximales 
Verhältnis 

PM2,5 (24-
Stunden-Werte) 6,3 μg/m3 25 % 8,8 μg/m3 35 % 2,5 

PM10 (24-
Stunden-Werte) 11,3 μg/m3 25 % 22,5 μg/m3 50 % 2,2 

NO2 
(Tageswerte) 7,5 μg/m3 15 % 12,5 μg/m3 25 % 3,2 

NO2 
(Stundenwerte) 30 μg/m3 15 % 50 μg/m3 25 %  3,2 

SO2 (Tageswerte) 7,5 μg/m3 15 % 12,5 μg/m3 25 % 3,2 

SO2 
(Stundenwerte) 52,5 μg/m3 15 % 87,5 μg/m3 25 % 3,2 

CO (24-Stunden-
Werte) 0,6 mg/m3 15 % 1,0 mg/m3 25 % 3,2 

CO (8-Stunden-
Werte) 1,0 mg/m3 10 % 2,0 mg/m3 20 % 4,9 

▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 

Ozon (8-
Stunden-
Mittelwerte) 

18 μg/m3 15 % 30 μg/m3 25 % 
2,2 

(8) (1) Falls orientierende Messungen zu anderen Zwecken als der Beurteilung der Einhaltung der 
Anforderungen (wie unter anderem zur Planung oder Überprüfung des Überwachungsnetzes, 
Kalibrierung und Validierung von Modellierungsanwendungen) verwendet werden, kann die 
Unsicherheit der für Modellierungsanwendungen festgelegten Unsicherheit entsprechen.  
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Bei der Bewertung der Einhaltung der Datenqualitätsziele nach den Tabellen 1 

und 2 dieses Abschnitts wird die Messunsicherheit (bei einem Vertrauensbereich 

von 95 %) der Beurteilungsmethoden ▌ im Einklang mit der jeweiligen für den 

entsprechenden Schadstoff geltenden EN-Norm berechnet. Bei Methoden, für die 

keine Norm vorliegt, wird die Unsicherheit der Beurteilungsmethode im Einklang 

mit den Grundsätzen des Leitfadens zur Angabe der Unsicherheit bei Messungen 

(„Evaluation of measurement data – Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurement“, JCGM 100:2008) des Gemeinsamen Leitausschusses Metrologie 

(Joint Committee for Guides in Metrology, JCGM) und den Verfahren gemäß Teil 5 

der Norm ISO 5725:1998 beurteilt. Wenn keine entsprechende EN-Norm vorliegt, 

wird die Unsicherheit bei orientierenden Messungen ▌ im Einklang mit der Leitlinie 

zum Nachweis der Gleichwertigkeit gemäß Anhang VI Abschnitt B berechnet. 
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Die in den Tabellen 1 und 2 dieses Abschnitts angegebenen Prozentsätze für die 

Unsicherheit gelten für alle Grenzwerte und Zielwerte, die berechnet werden, indem 

das arithmetische Mittel von Einzelmessungen wie dem stündlichen, täglichen oder 

jährlichen Mittelwert bestimmt wird, ohne zusätzliche Unsicherheitsfaktoren bei der 

Berechnung der Anzahl der Überschreitungen zu berücksichtigen. Die Unsicherheit 

gilt für den Bereich der jeweiligen Grenzwerte ▌ oder Zielwerte. Für AOT40 und 

Werte, die sich auf mehr als ein Jahr, mehr als eine Probenahmestelle (z. B. AEI) 

oder mehr als eine Komponente beziehen, findet die Berechnung der Unsicherheit 

keine Anwendung. Sie wird auch nicht für Alarmschwellen, Informationsschwellen 

und kritische Werte für den Schutz der Vegetation und der natürlichen Ökosysteme 

angewandt.  

Vor 2030 gelten die relativen Werte für maximale Unsicherheiten in den 

Tabellen 1 und 2 für alle Schadstoffe – mit Ausnahme der Werte für PM2,5 und 

NO2/NOx in Tabelle 1, bei denen die höchstzulässigen Unsicherheiten bei 

ortsfesten Messungen 25 % bzw. 15 % betragen. Ab 2030 darf die Unsicherheit der 

Messdaten für die Beurteilung der Luftqualität ▌ den in diesem Abschnitt 

angegebenen absoluten bzw. relativen Wert – je nachdem, welcher Wert höher ist – 

nicht überschreiten. 
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Die maximale Unsicherheit der Modellierungsanwendungen ist auf den Wert der 

Unsicherheit ortsfester Messungen multipliziert mit dem jeweiligen maximalen 

Verhältnis festgelegt. Die Erreichung des Qualitätsziels für die Modellierung (d. h. 

ein Qualitätsindikator kleiner oder gleich 1) wird im jeweiligen Beurteilungsbereich 

und -zeitraum an mindestens 90 % der vorhandenen Messstationen überprüft. An der 

jeweiligen Messstation wird der Qualitätsindikator für die Modellierung als der 

Quotient aus der mittleren quadratischen Abweichung der Messungen von den 

Modellierungsergebnissen und der/den quadratischen Summe(n) der Unsicherheiten 

bei Modellierungsanwendungen und Messungen über den gesamten 

Beurteilungszeitraum berechnet. Es sei darauf hingewiesen, dass bei 

Jahresmittelwerten anstatt der Summe ein Einzelwert verwendet wird. Sämtliche 

ortsfeste Messungen im Beurteilungsbereich der Modellierungsanwendung, die die 

Datenqualitätsziele erfüllen (d. h. deren Messunsicherheit und Messdatenabdeckung 

den Werten aus den Abschnitten A bzw. B dieses Anhangs entsprechen), werden bei 

der Beurteilung der Unsicherheit der Modellierungsanwendung einbezogen. Das 

maximale Verhältnis ist dabei so auszulegen, dass es für den gesamten 

Konzentrationsbereich gilt.  
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Für die Kurzzeitmittelwerte der Konzentrationen entspricht die zur Überprüfung der 

Erreichung des Modellierungsqualitätsziels herangezogene maximale Unsicherheit 

der Messdaten dem absoluten Wert der mithilfe des relativen Werts aus diesem 

Abschnitt berechneten Unsicherheit oberhalb des Grenzwerts, und sie sinkt linear 

vom absoluten Wert am Grenzwert auf einen Schwellenwert bei Nullkonzentration1. 

Sowohl das kurzfristige als auch das langfristige Qualitätsziel für die Modellierung 

sind zu erfüllen. 

Bei der Modellierung des Jahresmittelwerts der Benzol-, ▌ Arsen-, Cadmium-, Blei-, 

Nickel- und Benzo[a]pyren-Konzentrationen darf die maximale Unsicherheit der für 

die Überprüfung der Erreichung des Qualitätsziels verwendeten Messdaten den in 

diesem Abschnitt genannten relativen Wert nicht überschreiten. 

Bei der Modellierung des Jahresmittelwerts der PM10-, PM2,5- und Stickstoffdioxid-

Konzentrationen darf die maximale Unsicherheit der für die Überprüfung der 

Erreichung des Qualitätsziels verwendeten Messdaten den in diesem Abschnitt 

genannten absoluten bzw. relativen Wert nicht überschreiten. 

                                                
1 Der Schwellenwert wird auf jeweils 4, 3, 10, 3 und 5 ug/m3 für PM10, PM2,5, O3, NO2 bzw. 

SO2 sowie auf 0,5 mg/m3 für CO festgesetzt. Diese Werte entsprechen dem aktuellen 
Wissensstand und werden mindestens alle fünf Jahre aktualisiert, um Entwicklungen beim 
Stand der Technik Rechnung zu tragen. 
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Werden Modelle zur Beurteilung der Luftqualität verwendet, so sind Hinweise auf 

Beschreibungen der Modellierungsanwendung und Informationen über die 

Berechnung des Qualitätsziels für die Modellierung zusammenzustellen. 

Die Unsicherheit der objektiven Schätzung darf die Unsicherheit orientierender 

Messungen nicht um mehr als das geltende maximale Verhältnis überschreiten und 

nicht höher als 85 % sein. Die Unsicherheit von objektiven Schätzungen ist definiert 

als die maximale Abweichung der gemessenen und berechneten Konzentrationswerte 

im jeweiligen Zeitraum in Bezug auf den Grenzwert ▌ oder Zielwert ▌ ohne 

Berücksichtigung des Zeitpunkts der Abweichungen. 
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B. Messdatenabdeckung für die Luftqualitätsbeurteilung 

Die „Datenabdeckung“ bezieht sich auf den Anteil des Kalenderjahres, für den gültige 

Messdaten vorliegen, und wird als Prozentsatz ausgedrückt.  

 

Luftschadstoff 

Mindestdatenabdeckung 

Ortsfeste Messungen(1) Orientierende Messungen(2) 

Jahresm
ittelwert
e 

1-Stunden-, 8-
Stunden- oder 
24-Stunden-
Mittelwerte ▌ 

Jahresm
ittelwert
e 

1-Stunden-, 8-
Stunden- oder 
24-Stunden-
Mittelwerte ▌ 

SO2, NO2, NOx, CO ▌ 85 % ▌ 85 % ▌ 13 %  50 % ▌ 

O3 und damit 
zusammenhängendes 
NO und NO2  

85 % 85 % 13 % 50 % 

PM10, PM2,5  85 % 85 % 13 %  50 %  

Benzol 85 % - 13 %  - 

Benzo[a]pyren, polyzyklische 
aromatische 
Kohlenwasserstoffe, gesamtes 
gasförmiges Quecksilber, 
partikel- und gasförmiges 
zweiwertiges Quecksilber 

30 % - 13 %  - 

As, Cd, Ni, Pb  45 % - 13 %  - 

Ruß, Ammoniak (NH3), 
ultrafeine Partikel, 
Größenverteilung der 
ultrafeinen Partikel 

80 % - 13 %  - 

Salpetersäure, Levoglucosan, 
organischer Kohlenstoff, 
elementarer Kohlenstoff, 
chemische Zusammensetzung 
von PM2,5, oxidatives 
Potenzial von Partikeln 

45 %  13 %  

Gesamtablagerung  - - 30 % - 

▌ 

(1) Für O3 sind die Anforderungen in Bezug auf die Mindestdatenabdeckung für das gesamte Kalenderjahr 
sowie jeweils für den Zeitraum April bis September und Oktober bis März zu erfüllen.  

Für AOT40 sind die Anforderungen in Bezug auf die Mindestdatenabdeckung während des Zeitraums 
zu erfüllen, der für die Berechnung des AOT40-Wertes festgelegt wurde. 
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▌ 

(2) Bei O3 gilt die Mindestdatenabdeckung für den Zeitraum April bis September (während der 
Winterperiode ist kein Kriterium für die Mindestdatenabdeckung vorgeschrieben).  
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Für SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5 und Benzol sind über das gesamte Kalenderjahr 

kontinuierlich ortsfeste Messungen vorzunehmen.  

In den übrigen Fällen sind die Messungen gleichmäßig über das Kalenderjahr (oder, im 

Falle der orientierenden O3-Messungen, über den Zeitraum April bis September) zu 

verteilen. Um diese Anforderungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Ergebnisse 

nicht durch einen möglichen Datenverlust verzerrt werden, sind die Anforderungen in 

Bezug auf die Mindestdatenabdeckung je nach Schadstoff und Messmethode bzw. 

Messfrequenz für bestimmte Zeiträume (Quartal, Monat, Wochentag) zu erfüllen.  

Zur Beurteilung der Jahresmittelwerte mithilfe orientierender Messungen und bei 

Schadstoffen mit einer Mindestdatenabdeckung unter 80 % mithilfe ortsfester 

Messungen können die Mitgliedstaaten Stichprobenmessungen anstelle kontinuierlicher 

Messungen durchführen, wenn sie nachweisen können, dass die Unsicherheit, 

einschließlich der Unsicherheit aufgrund der Zufallsproben, den erforderlichen 

Datenqualitätszielen und der Mindestdatenabdeckung für orientierende Messungen gerecht 

wird. Diese Stichprobenmessungen sind gleichmäßig über das Jahr zu verteilen, um 

Verzerrungen der Ergebnisse zu vermeiden. Die Unsicherheit bei Stichprobenmessungen 

kann anhand des Verfahrens ermittelt werden, das in der ISO-Norm „Luftbeschaffenheit – 

Ermittlung der Unsicherheit von zeitlichen Mittelwerten von 

Luftbeschaffenheitsmessungen“ (ISO 11222 (2002)) niedergelegt ist. 
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Die üblichen Wartungsarbeiten der Messgeräte dürfen nicht während Perioden besonders 

starker Luftverschmutzung vorgenommen werden. 

Bei der Messung der Konzentration von Benzo[a]pyren und anderen polyzyklischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen ist eine mindestens vierundzwanzigstündige 

Probenahme erforderlich. Während eines Zeitraums von bis zu einem Monat genommene 

Einzelproben können als Sammelprobe zusammengefasst und analysiert werden, 

vorausgesetzt, die angewandte Methode gewährleistet stabile Proben für diesen Zeitraum. 

Die drei verwandten Stoffe Benzo[b]fluoranthen, Benzo[j]fluoranthen und 

Benzo[k]fluoranthen lassen sich nur schwer analytisch trennen. In diesen Fällen können sie 

zusammen als Summe gemeldet werden. Die Probenahmen müssen gleichmäßig über die 

Wochentage und das Jahr verteilt sein. Für die Messung der Ablagerungsraten werden über 

das Jahr verteilte monatliche oder wöchentliche Proben empfohlen. 

Diese Vorschriften für Einzelproben gelten auch für Arsen, Cadmium, Blei, Nickel und das 

gesamte gasförmige Quecksilber. Auch die Entnahme von Teilproben aus PM10-Filtern zur 

anschließenden Untersuchung auf Metalle ist zulässig, sofern erwiesen ist, dass die 

Teilprobe für die Gesamtprobe repräsentativ ist und die Nachweiseffizienz im Vergleich zu 

den entsprechenden Datenqualitätszielen nicht beeinträchtigt wird. Als Alternative zur 

täglichen Probenahme können Proben zur Untersuchung des Metallgehalts von PM10 auch 

wöchentlich entnommen werden, vorausgesetzt, die Erfassungseigenschaften werden 

dadurch nicht beeinträchtigt. 
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Die Mitgliedstaaten dürfen für die Gesamtablagerung anstelle einer „bulk“-Probenahme 

nur dann eine „wet-only“-Probenahme verwenden, wenn sie nachweisen können, dass der 

Unterschied zwischen ihnen nicht mehr als 10 % ausmacht. Die Ablagerungsraten sind 

generell in μg/m2 pro Tag anzugeben. 

C. Kriterien für die Aggregation der Daten für die Luftqualitätsbeurteilung 

Bei der Aggregation der Daten zur Berechnung der statistischen Parameter sind zur 

Prüfung der Gültigkeit folgende Kriterien anzuwenden: 

Parameter Erforderlicher Anteil gültiger Daten 

1 Stunden-Mittelwerte 75 % (d. h. 45 Minuten) 

8 Stunden-Mittelwerte 75 % der Werte (d. h. 6 Stunden) 

24 Stunden-Mittelwerte  75 % der 1-Stunden-Mittelwerte (d. h. mindestens 
18 1-Stunden-Werte im Laufe eines Tages) 

Höchster 8-Stunden-Mittelwert 
pro Tag 

75 % der stündlich gleitenden 8-Stunden-Mittelwerte 
(d. h. mindestens 18 8-Stunden-Werte im Laufe eines 
Tages) 
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D.  Methoden zur Beurteilung der Einhaltung der Grenzwerte und zur Schätzung der 

statistischen Parameter zur Berücksichtigung einer geringen Datenabdeckung oder 

signifikanter Datenverluste 

Unabhängig davon, ob die Datenqualitätsziele für die Datenabdeckung erreicht werden, 

wird die Einhaltung der jeweiligen Grenzwerte und Zielwerte ▌ beurteilt, sofern die 

verfügbaren Daten eine verlässliche Beurteilung zulassen. Messungen im Zusammenhang 

mit Kurzzeitgrenzwerten und Zielwerten ▌, die nur einen Teil des Kalenderjahres 

abdecken und nicht ausreichend gültige Daten gemäß den Anforderungen nach 

Abschnitt B liefern, können dennoch einen Verstoß gegen die Bestimmungen darstellen. 

Ist dies der Fall und sind keine eindeutigen Gründe vorhanden, an der Qualität der gült igen 

Messdaten zu zweifeln, so gilt dies als eine Überschreitung des Grenzwerts bzw. Zielwerts 

und ist als solche zu melden.  

E. Ergebnisse der Beurteilung der Luftqualität 

Für Gebiete, in denen in Bezug auf die Luftqualität Modellierungsanwendungen oder 

objektive Schätzungen angewendet werden, werden folgende Informationen 

zusammengestellt:  

a) Beschreibung der vorgenommenen Beurteilung, 
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b) eingesetzte spezifische Methoden mit Verweisen auf Beschreibungen der jeweiligen 

Methode, 

c) Quellen der Daten und Informationen, 

d) Beschreibung der Ergebnisse, einschließlich der Unsicherheiten, und insbesondere 

der Ausdehnung von Flächen oder gegebenenfalls der Länge des Straßenabschnitts 

innerhalb des Gebiets, in dem die Schadstoffkonzentrationen einen Grenzwert, einen 

Zielwert ▌ oder ein langfristiges Ziel überschreiten, sowie aller Bereiche, in denen 

die Konzentrationen die Beurteilungsschwelle überschreiten, 

e) Bevölkerung, die potenziell einer Konzentration oberhalb eines zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit geltenden Grenzwertes ausgesetzt ist. 

F. Qualitätssicherung bei der Beurteilung der Luftqualität – Validierung der Daten 

1. Um die Genauigkeit der Messungen und die Einhaltung der Datenqualitätsziele 

gemäß Abschnitt A sicherzustellen, müssen die gemäß Artikel 5 benannten 

zuständigen Behörden und Stellen Folgendes sicherstellen: 

a) Alle Messungen, die im Zusammenhang mit der Beurteilung der Luftqualität 

gemäß Artikel 8 vorgenommen werden, können im Sinne der Anforderungen 

der harmonisierten Norm für Prüf- und Kalibrierlaboratorien rückverfolgt 

werden. 
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b) Die Einrichtungen, die Netze und einzelne Probenahmestellen betreiben, 

verfügen über ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollsystem, das zur 

Sicherstellung der kontinuierlichen Präzision und Einsatzfähigkeit der 

Messgeräte eine regelmäßige Wartung und technische Überprüfungen 

vorsieht. Das Qualitätssystem wird bei Bedarf, zumindest jedoch alle fünf 

Jahre, von dem zuständigen nationalen Referenzlabor überprüft. 

c) Für die Datenerfassung und -übermittlung wird ein Qualitätssicherungs- und 

Qualitätskontrollverfahren eingeführt, und die mit dieser Aufgabe betrauten 

Einrichtungen nehmen aktiv an den diesbezüglichen unionsweiten 

Qualitätssicherungsprogrammen teil. 
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d) Die nationalen Referenzlaboratorien werden von der gemäß Artikel 5 dieser 

Richtlinie benannten zuständigen Behörde oder Stelle beauftragt und nach der 

relevanten harmonisierten Norm für Prüf- und Kalibrierlaboratorien, auf die im 

Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 2 Nummer 9 der Verordnung 

(EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates2 über die 

Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung verwiesen wird, 

für die Referenzmethoden gemäß Anhang VI dieser Richtlinie akkreditiert, und 

zwar zumindest für die Schadstoffe, deren Konzentrationen über der 

Beurteilungsschwelle liegen. Diese Laboratorien sind auch zuständig für die 

Koordinierung der von der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission 

durchgeführten unionsweiten Qualitätssicherungsprogramme im Hoheitsgebiet 

des betreffenden Mitgliedstaats, ebenso wie für die Koordinierung – auf 

nationaler Ebene – der ordnungsgemäßen Anwendung von Referenzmethoden 

und für den Nachweis der Gleichwertigkeit von Nichtreferenzmethoden. 

Nationale Referenzlaboratorien, die Vergleichsprüfungen auf nationaler Ebene 

durchführen, werden ebenfalls nach der relevanten harmonisierten Norm für 

Eignungsprüfungen akkreditiert. 

                                                
2 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 

Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 

(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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e) Die nationalen Referenzlaboratorien nehmen mindestens alle drei Jahre an den 

von der Gemeinsamen Forschungsstelle durchgeführten unionsweiten 

Qualitätssicherungsprogrammen teil, und zwar zumindest für die Schadstoffe, 

deren Konzentrationen über der Beurteilungsschwelle liegen. Die Teilnahme 

für andere Schadstoffe wird empfohlen. Sind die Ergebnisse dieser Beteiligung 

unbefriedigend, so schafft das nationale Referenzlabor bei der nächsten 

Vergleichsprüfung nachweislich Abhilfe und legt der Gemeinsamen 

Forschungsstelle einen Bericht zu den entsprechenden Maßnahmen vor. 

f) Die nationalen Referenzlaboratorien unterstützen die Tätigkeit des von der 

Gemeinsamen Forschungsstelle eingerichteten Europäischen Netzes nationaler 

Referenzlaboratorien. 

g) Das Europäische Netz nationaler Referenzlaboratorien ist für die regelmäßige, 

mindestens alle fünf Jahre vorgenommene Überprüfung der in den beiden 

ersten Spalten der Tabellen 1 und 2 in Abschnitt A dieses Anhangs 

aufgeführten Messunsicherheiten zuständig und legt der Kommission 

anschließend Vorschläge für gegebenenfalls erforderliche Änderungen vor. 
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2. Alle nach Artikel 23 übermittelten Daten sind mit Ausnahme der als vorläufig 

gekennzeichneten Daten als gültig anzusehen. 

G.  Förderung harmonisierter Ansätze für Luftqualitätsmodellierungen 

Zur Förderung und Unterstützung der harmonisierten Anwendung wissenschaftlich 

fundierter Ansätze zur Modellierung der Luftqualität durch die zuständigen Behörden mit 

Schwerpunkt auf der Modellanwendung stellen die gemäß Artikel 5 benannten zuständigen 

Behörden und Stellen Folgendes sicher: 

a) Die benannten Referenzeinrichtungen nehmen an dem von der Gemeinsamen 

Forschungsstelle eingerichteten Europäischen Netz für 

Luftqualitätsmodellierung teil. 

b) Unbeschadet der erforderlichen Anpassung von Modellen aufgrund 

außergewöhnlicher Umstände werden die von dem Netz per 

wissenschaftlichem Konsens ermittelten bewährten Verfahren zur 

Modellierung der Luftqualität bei den entsprechenden Anwendungen der 

Luftqualitätsmodellierung umgesetzt, um den Erfordernissen der 

Rechtsvorschriften der Union zu entsprechen. 
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c) Die Qualität der entsprechenden Anwendungen der Luftqualitätsmodellierung 

wird regelmäßig überprüft und mithilfe von Vergleichsprüfungen, die von der 

Gemeinsamen Forschungsstelle vorgenommen werden, verbessert. 

d) Das Europäische Netz für Luftqualitätsmodellierung ist für die regelmäßige, 

mindestens alle fünf Jahre vorgenommene Überprüfung der in den letzten 

Spalten der Tabellen 1 und 2 in Abschnitt A dieses Anhangs aufgeführten 

Verhältnisse der Unsicherheit von Modellierungen zuständig und legt der 

Kommission anschließend Vorschläge für gegebenenfalls erforderliche 

Änderungen vor.  
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ANHANG VI 

REFERENZMETHODEN FÜR DIE BEURTEILUNG DER 

IMMISSIONSKONZENTRATIONEN UND DER ABLAGERUNGSRATEN 

A. Referenzmethoden für die Beurteilung der Konzentrationen von Schwefeldioxid, 

Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden, Partikeln (PM10 und PM2,5), ▌ Benzol, 

Kohlenmonoxid, Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Nickel, polyzyklischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen, Ozon und anderen Schadstoffen in der Luft sowie der 

Ablagerungsraten 

1. Referenzmethode zur Messung der Schwefeldioxidkonzentration in der Luft 

Die Referenzmethode zur Messung der Schwefeldioxidkonzentration ist die in der 

Norm EN 14212:2012 „Außenluft – Messverfahren zur Bestimmung der 

Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz“ beschriebene 

Methode. 

2. Referenzmethode zur Messung der Konzentration von Stickstoffdioxid und 

Stickstoffoxiden in der Luft 
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Die Referenzmethode zur Messung der Konzentration von Stickstoffdioxid und 

Stickstoffoxiden ist die in der Norm EN 14211:2012 „Außenluft – Messverfahren zur 

Bestimmung der Konzentration von Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid mit 

Chemilumineszenz“ beschriebene Methode. 

3. Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von PM10 in 

der Luft  

Die Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von PM10 

ist die in der Norm EN 12341:2023 „Außenluft – Gravimetrisches 

Standardmessverfahren für die Bestimmung der PM10- oder PM2,5-

Massenkonzentration des Schwebstaubes“ beschriebene Methode. 

4. Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von PM2,5in 

der Luft 

Die Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von 

PM2,5 ist die in der Norm EN 12341:2023 ‚Außenluft — Gravimetrisches 

Standardmessverfahren für die Bestimmung der PM10- oder PM2,5-

Massenkonzentration des Schwebstaubes‘ beschriebene Methode. 
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5. Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von ▌ Arsen, 

Cadmium, Blei und Nickel in der Luft 

Die Referenzmethode für die Probenahme von ▌ Arsen, Cadmium, Blei und Nickel 

ist die in der Norm EN 12341:2023 „Außenluft – Gravimetrisches 

Standardmessverfahren für die Bestimmung der PM10- oder PM2,5-

Massenkonzentration des Schwebstaubes“ beschriebene Methode. Die 

Referenzmethode für die Messung der Konzentration von ▌ Arsen, Cadmium, Blei 

und Nickel ist die in der Norm EN 14902:2005 „Außenluftbeschaffenheit – 

Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung von Pb/Cd/As/Ni als Bestandteil der 

PM10-Fraktion des Schwebstaubes“ beschriebene Methode. 

6. Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von Benzol in 

der Luft 

Die Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von 

Benzol ist die in der Norm EN 14662 „Luftbeschaffenheit – Standardverfahren zur 

Bestimmung von Benzolkonzentrationen“ (Teile 1 (2005), 2 (2005) und 3 (2016)) 

beschriebene Methode. 
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7. Referenzmethode zur Messung der Kohlenmonoxidkonzentration in der Luft 

Die Referenzmethode für die Messung der Kohlenmonoxidkonzentration ist die in 

der Norm EN 14626:2012 „Außenluft – Messverfahren zur Bestimmung der 

Konzentration von Kohlenmonoxid mit nicht-dispersiver Infrarot-Photometrie“ 

beschriebene Methode. 

8. Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration 

polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe in der Luft 

Die Referenzmethode für die Probenahme von polyzyklischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen in der Luft ist die in der Norm EN 12341:2023 „Außenluft – 

Gravimetrisches Standardmessverfahren für die Bestimmung der PM10- oder PM2,5-

Massenkonzentration des Schwebstaubes“ beschriebene Methode. Die 

Referenzmethode für die Messung der Konzentration von Benzo[a]pyren in der Luft 

ist die in der Norm EN 15549:2008 „Luftbeschaffenheit – Messverfahren zur 

Bestimmung der Konzentration von Benzo[a]pyren in der Luft“ beschriebene 

Methode. Solange keine durch eine EN-Norm geregelte Methode für die anderen in 

Artikel 8 Absatz 6 genannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 

vorliegt, können die Mitgliedstaaten national genormte Methoden oder durch ISO-

Normen geregelte Methoden wie die ISO-Norm 12884 anwenden. 
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9. Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration des gesamten 

gasförmigen Quecksilbers in der Luft 

Die Referenzmethode für die Messung des gesamten gasförmigen Quecksilbers in 

der Luft ist die in der Norm EN 15852:2010 „Außenluftbeschaffenheit – 

Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung des gesamten gasförmigen 

Quecksilbers“ beschriebene Methode. 

10. Referenzmethode für die Probenahme und Analyse der Ablagerung von Arsen, 

Cadmium, Blei, Nickel, Quecksilber und polyzyklischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen 

Die Referenzmethode für die Bestimmung der Ablagerung von Arsen, Cadmium, 

Blei und Nickel ist die in der Norm EN 15841:2009 „Luftbeschaffenheit – 

Messverfahren zur Bestimmung von Arsen, Cadmium, Blei und Nickel in 

atmosphärischer Deposition“ beschriebene Methode. 

Die Referenzmethode für die Bestimmung der Ablagerung von Quecksilber ist die in 

der Norm EN 15853:2010 „Außenluftbeschaffenheit – Standardisiertes Verfahren 

zur Bestimmung der Quecksilberdeposition“ beschriebene Methode. 
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Die Referenzmethode für die Bestimmung der Ablagerung von Benzo[a]pyren und 

den anderen polyzyklischen Kohlenwasserstoffen gemäß Artikel 8 Absatz 6 ist die in 

der Norm EN 15980:2011 „Luftqualität – Bestimmung der Deposition von 

Benz[a]anthracen, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[j]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, 

Benzo[a]pyren, Dibenz[a,h]anthracen und Indeno[1,2,3-cd]pyren“ beschriebene 

Methode. 

11. Referenzmethode zur Messung der Ozonkonzentration in der Luft 

Die Referenzmethode für die Messung der Ozonkonzentration ist die in der Norm 

EN 14625:2012 „Außenluft – Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von 

Ozon mit Ultraviolett-Photometrie“ beschriebene Methode. 

 ▌ 

12. Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von 

elementarem und organischem Kohlenstoff in der Luft 
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Die Referenzmethode für die Probenahme von elementarem und organischem 

Kohlenstoff ist die in der Norm EN 12341:2023 „Außenluft – Gravimetrisches 

Standardmessverfahren für die Bestimmung der PM10- oder PM2,5-

Massenkonzentration des Schwebstaubes“ beschriebene Methode. Die 

Referenzmethode für die Messung der Konzentration von elementarem und 

organischem Kohlenstoff in der Luft ist die in der Norm EN 16909:2017 

„Außenluft – Messung von auf Filtern gesammeltem elementarem Kohlenstoff (EC) 

und organisch gebundenem Kohlenstoff (OC)“ beschriebene Methode. 

13. Referenzmethode für die Probenahme und Messung der Konzentration von NO3
-, 

SO4²-, Cl-, NH4
+, Na+, K+, Mg²+ und Ca²+in PM2,5 in der Luft 

Die Referenzmethode für die Probenahme von NO3-, SO4²-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg²+ 

und Ca²+ in PM2,5 ist die in der Norm EN 12341:2023 „Außenluft – Gravimetrisches 

Standardmessverfahren für die Bestimmung der PM10- oder PM2,5-

Massenkonzentration des Schwebstaubes“ beschriebene Methode. Die 

Referenzmethode für die Messung der Konzentration von NO3
-, SO4²-, Cl-, NH4

+, 

Na+, K+, Mg²+ und Ca²+ in PM2,5 in der Luft ist die in der Norm EN 16913:2017 

„Außenluft – Messverfahren zur Bestimmung von NO3
-, SO4²-, Cl-, NH4

+, Na+, K+, 

Mg²+, Ca²+ in PM2,5 wie auf Filtern abgeschieden“ beschriebene Methode. 
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14. Methoden für die Probenahme und Messung der Konzentration von flüchtigen 

organischen Verbindungen, bei denen es sich um Ozonvorläuferstoffe handelt, 

Methan, ultrafeinen Partikeln, Ruß, der Größenverteilung ultrafeiner Partikel, 

Ammoniak, partikel- und gasförmigem zweiwertigem Quecksilber, Salpetersäure 

und Levoglucosan sowie des oxidativen Potenzials von Partikeln 

Solange keine durch eine EN-Norm geregelte Methode für die Probenahme und 

Messung der Konzentration von flüchtigen organischen Verbindungen, bei denen 

es sich um Ozonvorläuferstoffe handelt, Methan, ultrafeinen Partikeln, Ruß, der 

Größenverteilung ultrafeiner Partikel, Ammoniak, partikel- und gasförmigem 

zweiwertigem Quecksilber, Salpetersäure und Levoglucosan sowie des oxidativen 

Potenzials von Partikeln vorliegt, können die Mitgliedstaaten entscheiden, welche 

Methoden sie für die Probenahme und Messung im Einklang mit Anhang V 

verwenden, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Messziele, einschließlich 

der in Anhang VII Abschnitt 3 Teil A und Anhang VII Abschnitt 4 Teil A 

festgelegten Messziele. Sofern durch internationale Normen, EN-Normen oder 

nationale Normen geregelte Referenzmethoden für die Messung oder technische 

Spezifikationen des CEN vorliegen, so können diese verwendet werden.  
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B. Nachweis der Gleichwertigkeit 

1. Die Mitgliedstaaten können auch andere Methoden anwenden, wenn sie nachweisen 

können, dass damit gleichwertige Ergebnisse wie mit den unter Abschnitt A 

genannten Referenzmethoden erzielt werden, oder – bei Partikeln – eine andere 

Methode, wenn sie nachweisen können, dass diese einen konstanten Bezug zur 

Referenzmethode aufweist, etwa eine automatische Messmethode, die den 

Anforderungen der Norm EN 16450:2017 “Außenluft – Automatische 

Messeinrichtungen zur Bestimmung der Staubkonzentration (PM10; PM2,5)“ 

entspricht. In diesem Fall müssen die mit dieser anderen Methode erzielten 

Ergebnisse korrigiert werden, damit sie in Bezug auf die Ergebnisse, die bei der 

Anwendung der Referenzmethode erzielt worden wären, gleichwertig sind. 

2. Die Kommission kann von den Mitgliedstaaten die Erstellung und Übermittlung 

eines Berichts über den Nachweis der Gleichwertigkeit gemäß Nummer 1 verlangen. 
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3. Bei der Beurteilung, ob der Bericht gemäß Nummer 2 akzeptabel ist, stützt sich die 

Kommission auf ihre Leitlinien für den Nachweis der Gleichwertigkeit. Haben die 

Mitgliedstaaten vorläufige Faktoren zur ungefähren Berechnung der Gleichwertigkeit 

verwendet, so ist die ungefähre Berechnung der Gleichwertigkeit auf der Grundlage 

der Kommissionsleitlinien zu bestätigen oder anzupassen. 

4. Die Mitgliedstaaten nehmen die Korrekturen gegebenenfalls auch rückwirkend an 

Messdaten aus der Vergangenheit vor, damit die Daten leichter vergleichbar sind. 

C. Normzustand 

Beim Volumen gasförmiger Schadstoffe ist als Normzustand eine Temperatur von 293 K 

und ein atmosphärischer Druck von 101,3 kPa zugrunde zu legen. Bei Partikeln und in 

Partikeln zu analysierenden Stoffen (einschließlich ▌ Arsen, Cadmium, Blei, Nickel und 

Benzo[a]pyren) werden für die Angabe des Probenvolumens die 

Umgebungsbedingungen – Lufttemperatur und Luftdruck am Tag der Messungen – 

zugrunde gelegt. 

▌ 
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D. Gegenseitige Anerkennung der Daten 

Für den Nachweis, dass die Messgeräte die Leistungsanforderungen der Referenzmethoden 

gemäß Abschnitt A dieses Anhangs erfüllen, akzeptieren die gemäß Artikel 5 benannten 

zuständigen Behörden und Stellen Prüfberichte anderer Mitgliedstaaten, sofern die 

Prüflaboratorien nach der einschlägigen harmonisierten Norm für Prüf- und 

Kalibrierlaboratorien akkreditiert wurden. 

Die ausführlichen Prüfberichte und alle Prüfergebnisse werden anderen zuständigen 

Behörden oder den von ihnen benannten Stellen zur Verfügung gestellt. In den 

Prüfberichten ist nachzuweisen, dass die Messgeräte alle Leistungsanforderungen erfüllen, 

auch wenn bestimmte Umwelt- und Standortbedingungen typisch für einen bestimmten 

Mitgliedstaat sind und außerhalb des Spektrums der Bedingungen liegen, für das das Gerät 

in einem anderen Mitgliedstaat bereits geprüft und typgenehmigt wurde. 

E. Referenzanwendungen zur Modellierung der Luftqualität 

Solange keine CEN-Norm für die Qualitätsziele der Modellierung vorliegt, können die 

Mitgliedstaaten entscheiden, welche Modellierungsanwendungen sie im Einklang mit 

Anhang V Abschnitt F verwenden.  
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ANHANG VII 

MESSUNGEN AN GROSSMESSSTATIONEN SOWIE MESSUNGEN DER 

MASSENKONZENTRATION UND DER CHEMISCHEN ZUSAMMENSETZUNG VON PM2,5, 

OZONVORLÄUFERSTOFFEN UND ULTRAFEINEN PARTIKELN 

ABSCHNITT 1 – SCHADSTOFFMESSUNGEN AN GROSSMESSSTATIONEN 

Die Messungen an allen Großmessstationen für den städtischen Hintergrund und 

Großmessstationen für den ländlichen Hintergrund umfassen die in den Tabellen 1 bzw. 2 

aufgeführten Schadstoffe. 

Tabelle 1 – An Großmessstation zu für den städtischen Hintergrund zu messende Schadstoffe 

Schadstoff Art der Messung 

PM10, PM2,5, ultrafeine Partikel, Ruß Ortsfeste Messungen 

NO2, O3 Ortsfeste Messungen 

SO2, CO Ortsfeste oder orientierende Messungen 

Größenverteilung der ultrafeinen Partikel Ortsfeste oder orientierende Messungen 

Benzo[a]pyren, soweit erforderlich andere 

polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe(1) 

Ortsfeste oder orientierende Messungen 

Gesamtablagerung von Benzo[a]pyren(2) 

und soweit erforderlich anderen 

polyzyklischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen 

Ortsfeste oder orientierende Messungen 

Arsen, Cadmium, Blei und Nickel Ortsfeste oder orientierende Messungen 
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Gesamtablagerung(2) von Arsen, Cadmium, 

Blei, Nickel und Quecksilber 

Ortsfeste oder orientierende Messungen 

Benzol Ortsfeste oder orientierende Messungen 

Chemische Zusammensetzung von PM2,5 

gemäß Anhang VII Abschnitt 1 

Ortsfeste oder orientierende Messungen 

1 Benzo[a]pyren und soweit erforderlich die anderen in Artikel 9 Absatz 8 aufgeführten polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe. 

2 Lässt die Lage einer Großmessstation für den städtischen Hintergrund die Anwendung der Leitlinien und 
Kriterien des EMEP gemäß Anhang IV Abschnitt C Buchstabe f nicht zu, so kann die entsprechende 
Ablagerungsmessung an einer separaten Messstation für den städtischen Hintergrund innerhalb des 
Repräsentativitätsgebiets durchgeführt werden. 
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Tabelle 2 – An Großmessstation zu für den ländlichen Hintergrund zu messende Schadstoffe 

Schadstoff Art der Messung 

PM10, PM2,5, ultrafeine Partikel, Ruß Ortsfeste Messungen 

NO2, O3 und Ammoniak (NH3) Ortsfeste Messungen 

SO2, CO Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Gesamtablagerung von 

Benzo[a]pyren und soweit 

erforderlich anderen polyzyklischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen 

Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Gesamtablagerung von Arsen, 

Cadmium, Blei, Nickel und 

Quecksilber 

Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Benzo[a]pyren, soweit erforderlich 

andere polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe(1) 

Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Arsen, Cadmium, Blei und Nickel Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Chemische Zusammensetzung von 

PM2,5 gemäß Anhang VII Abschnitt 1 

Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Gesamtes gasförmiges Quecksilber Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

(1) Benzo[a]pyren und soweit erforderlich die anderen in Artikel 9 Absatz 8 aufgeführten polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe. 
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Tabelle 3 – Schadstoffe, deren Messung an Großmessstationen für den städtischen Hintergrund 

und Großmessstationen für den ländlichen Hintergrund empfohlen wird, sofern sie nicht unter 

die Anforderungen gemäß den Tabellen 1 und 2 fallen  

Schadstoff Art der Messung 

Größenverteilung der ultrafeinen 

Partikel 

Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Oxidatives Potenzial von Partikeln Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

  

Ammoniak (NH3) Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Levoglucosan, gemessen als Teil der 

chemischen Zusammensetzung von 

PM2,5 

Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Gesamtes gasförmiges Quecksilber Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Partikel- und gasförmiges 

zweiwertiges Quecksilber 

Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 

Salpetersäure Ortsfeste oder orientierende 

Messungen 
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ABSCHNITT 2 – MESSUNG DER MASSENKONZENTRATION UND DER CHEMISCHEN 

ZUSAMMENSETZUNG VON PM2,5 

A. Ziele 

Mit diesen Messungen soll vor allem sichergestellt werden, dass angemessene 

Informationen über Werte an Messstationen für den städtischen Hintergrund und 

Messstationen für den ländlichen Hintergrund zur Verfügung stehen. Diese Informationen 

sind unerlässlich, um die höheren Werte in stärker schadstoffbelasteten Gebieten 

(Messstationen für den städtischen Hintergrund, Luftverschmutzungsschwerpunkte, 

Industriegebiete, Verkehrszonen) sowie den möglichen Anteil des Langstreckentransports 

an Schadstoffen beurteilen zu können, um die Analyse für die Quellenzuordnung zu 

unterstützen und um ein besseres Verständnis der einzelnen Schadstoffe wie z. B. Partikel 

zu schaffen. Außerdem sind die Informationen aufgrund des verstärkten Einsatzes von 

Modellierungsanwendungen – auch für städtische Gebiete – von großer Bedeutung. 
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B. Stoffe 

Die Messungen von PM2,5 müssen zur Charakterisierung der chemischen 

Zusammensetzung mindestens die Gesamtmassenkonzentration sowie die Konzentrationen 

entsprechender Verbindungen umfassen. Zumindest die nachstehenden chemischen 

Spezies sind zu berücksichtigen: 

SO4
2– Na+ NH4

+ Ca2+ elementarer Kohlenstoff (EC) 

NO3
– K+ Cl– Mg2+ organischer Kohlenstoff (OC) 

C. Standortkriterien 

Die Messungen müssen an Messstationen für den städtischen und Messstationen für den 

ländlichen Hintergrund gemäß Anhang IV durchgeführt werden. 
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ABSCHNITT 3 – MESSUNG VON OZONVORLÄUFERSTOFFEN 

A. Ziele 

Die Hauptzielsetzung der Messungen von Ozonvorläuferstoffen besteht in der Ermittlung 

von Trends bei den Ozonvorläuferstoffen, der Prüfung der Wirksamkeit der 

Emissionsminderungsstrategien, der Prüfung der Einheitlichkeit von Emissionsinventaren, 

einem besseren Verständnis der Mechanismen der Ozonbildung und der Ausbreitung der 

Ozonvorläuferstoffe, der Anwendung photochemischer Modelle und der Zuordnung von 

Emissionsquellen zu gemessenen Schadstoffkonzentrationen. 

B. Stoffe 

Die Messung von Ozonvorläuferstoffen muss mindestens Stickstoffoxide (NO und NO2) 

sowie gegebenenfalls Methan (CH4) und flüchtige organische Verbindungen (VOC) 

umfassen. Die Auswahl der jeweils zu messenden Verbindungen ▌ hängt vom 

angestrebten Ziel ab und kann durch zusätzliche Verbindungen, die von Interesse sind, 

ergänzt werden. Die Mitgliedstaaten können die ihrer Ansicht nach passende Methode zur 

Erreichung des angestrebten Ziels wählen. Für Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide wird 

die Referenzmethode gemäß Anhang VI angewendet. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 187 

Nachfolgend ist eine Liste der zur Messung empfohlenen flüchtigen organischen 

Verbindungen aufgeführt: 

Chemische 
Familie 

Stoff 

Trivialname IUPAC-Bezeichnung Formel CAS-
Nummer 

Alkohole 
Holzgeist Methanol CH4O 67-56-1 

Alkohol Ethanol C2H6O 64-17-5 

Aldehyde 

Formaldehyd Methanal CH2O 50-00-0 

Acetaldehyd Ethanal C2H4O 75-07-0 

Methacrolein 2-Methylpropenal C4H6O 78-85-3 

Alkine Acetylen Ethin C2H2 74-86-2 

Alkane 

Äthan Ethan C2H6 74-84-0 

Propan Propan C3H8 74-98-6 

n-Butan Butan C4H10 106-97-8 

Isobutan 2-Methylpropan C4H10 75-28-5 

n-Pentan Pentan C5H12 109-66-0 

Isopentan 2-Methylbutan C5H12 78-78-4 

n-Hexan Hexan C6H14 110-54-3 

Isohexan 2-Methylpentan C6H14 107-83-5 

n-Heptan Heptan C7H16 142-82-5 

n-Oktan Oktan C8H18 111-65-9 

Iso-Oktan 2,2,4-Trimethylpentan C8H18 540-84-1 
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Alkene 

Ethylen Ethen C2H4 75-21-8 

Propen/Propylen Propen C3H6 115-07-1 

1,3-Butadien Buta-1,3-dien C4H6 106-99-0 

1-Buten But-1-en C4H8 106-98-9 

trans-2-Buten (E)-But-2-en C4H8 624-64-6 

cis-2-Buten (Z)-But-2-en C4H8 590-18-1 

1-Penten Pent-1-en C5H10 109-67-1 

2-Penten 

(Z)-Pent-2-en 

 

C5H10 

627-20-3 
(cis-2-
Penten) 

(E)-Pent-2-en 646-04-8 
(trans-2-
Penten) 

Aromatische 
Kohlenwasser
stoffe 

Benzol Benzen C6H6 71-43-2 

Toluol/Methylbenzol Toluol C7H8 108-88-3 

Ethylbenzol Ethylbenzen C8H10 100-41-4 

m- + p-Xylol 

1,3-Dimethylbenzen  
(m-Xylol) 

C8H10 

108-38-3 
(m-Xylol) 

1,4-Dimethylbenzen  
(p-Xylol) 

106-42-3 
(p-Xylol) 

o-Xylol 1,2-Dimethylbenzen  
(o-Xylol) 

C8H10 95-47-6 

1,2,4-Trimethylbenzol 1,2,4-Trimethylbenzol C9H12 95-63-6 

1,2,3-Trimethylbenzol 1,2,3-Trimethylbenzol C9H12 526-73-8 

1,3,5-Trimethylbenzol 1,3,5-Trimethylbenzol C9H12 108-67-8 
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Ketone 

Aceton Propan-2-on C3H6O 67-64-1 

Methylethylketon Butan-2-on C4H8O 78-93-3 

Methylvinylketon But-3-en-2-on C4H6O 78-94-4 

Terpene 

Isopren 2-Methylbuta-1,3-dien C5H8 78-79-5 

p-Cymol 1-Methyl-4-(1-
methylethyl)benzen C10H14 99-87-6 

Limonen 1-Methyl-4-(1-
methylethenyl)-cyclohexen C10H16 138-86-3 

-Myrcen 7-Methyl-3-methylen-1,6-
octadien C10H16 123-35-3 

-Pinen 
2,6,6-
Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-
2-en 

C10H16 80-56-8 

-Pinen 
6,6-Dimethyl-2-
methylenbicyclo[3.1.1]hepta
n 

C10H16 127-91-3 

Camphen 
2,2-Dimethyl-3-
methylenbicyclo[2.2.1]hepta
n 

C10H16 79-92-5 

3-Carene 
3,7,7-
Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-
3-en 

C10H16 13466-78-9 

1,8-Cineol 1,3,3-Trimethyl-2-
oxabicyclo[2.2.2]octan C10H18O 470-82-6 

C. Standortkriterien 

Die Messungen müssen an gemäß den Anforderungen nach dieser Richtlinie errichteten 

Probenahmestellen durchgeführt werden, die für die in Teil A dieses Abschnitts erwähnten 

Überwachungsziele als geeignet betrachtet werden. 
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ABSCHNITT 4 – MESSUNG ULTRAFEINER PARTIKEL (UFP)  

A. Ziele 

Mit diesen Messungen soll sichergestellt werden, dass an Standorten, an denen hohe 

Konzentrationen ultrafeiner Partikel auftreten und die hauptsächlich von Emissionsquellen 

aus dem Luft-, Schiffs- oder Straßenverkehr (z. B. Flughäfen, Häfen, Straßen), 

Industriegebieten oder Haushaltsheizungen beeinflusst sind, ausreichende Informationen 

zur Verfügung stehen. Anhand dieser Informationen können die höheren Werte der UFP-

Konzentrationen aus diesen Quellen angemessen beurteilt werden. 

B. Stoffe 

Ultrafeine Partikel  

C. Standortkriterien 

Die Probenahmestellen werden im Einklang mit den Anhängen IV und V ▌ an Standorten 

aufgestellt, an denen wahrscheinlich hohe Konzentrationen ultrafeiner Partikel auftreten, 

und zwar in Bezug auf die jeweilige Hauptwindrichtung im Lee der wichtigsten Quellen. 
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ANHANG VIII 

IN DEN LUFTQUALITÄTSPLÄNEN UND LUFTQUALITÄTSFAHRPLÄNEN ZU 

BERÜCKSICHTIGENDE INFORMATIONEN 

A. Nach Artikel 19 Absatz 6 zu übermittelnde Informationen 

1. Ort der Überschreitung 

a) Region; 

b) Ortschaft/Ortschaften (Karten); 

c) Probenahmestelle(n) (Karte, geografische Koordinaten). 

2. Allgemeine Informationen 

a) Art des Gebiets (städtisches Gebiet, Industriegebiet oder ländliches 

Gebiet) oder Eigenschaften der Gebietseinheit für die durchschnittliche 

Exposition oder sonstigen Gebietseinheit ▌ (einschließlich städtischer 

Gebiete, Industriegebiete oder ländlicher Gebiete); 

b) Schätzung der Größe des verschmutzten Gebiets (in km2) und der der 

Verschmutzung ausgesetzten Bevölkerung; 
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c) Konzentrationen oder Indikator für die durchschnittliche Exposition des 

jeweiligen Schadstoffs, die ab mindestens fünf Jahren vor der 

Überschreitung gemessen wurden bis zu den aktuellsten Daten, 

einschließlich eines Vergleichs mit den Grenzwerten oder der 

Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition und 

dem Konzentrationsziel für die durchschnittliche Exposition.  

3. Zuständige Behörden 

Name und Anschrift der für die Ausarbeitung und Durchführung der 

Luftqualitätspläne oder Luftqualitätsfahrpläne zuständigen Behörden. 

4. Ursprung der Verschmutzung unter Berücksichtigung der Berichterstattung im 

Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/2284 sowie der Informationen aus dem 

nationalen Luftreinhalteprogramm 

a) Liste der wichtigsten Emissionsquellen, die für die Verschmutzung 

verantwortlich sind; 

b) Gesamtmenge der Emissionen aus diesen Quellen (in Tonnen/Jahr); 

c) Beurteilung der Emissionsmenge (z. B. auf kommunaler, regionaler, 

nationaler Ebene und grenzüberschreitende Einträge); 
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d) Quellenzuordnung nach einschlägigen Sektoren, die zur Überschreitung 

beitragen, wie im nationalen Luftreinhalteprogramm aufgeführt. 

5. Beschreibung des Basisszenarios, das als Grundlage für den 

Luftqualitätsplan oder den Luftqualitätsfahrplan dient, um die 

Auswirkungen eines Nichttätigwerdens aufzuzeigen, einschließlich der 

prognostizierten Entwicklung der Emissionen sowie Konzentrationen.  

6. Ermittlung und Einzelheiten der Maßnahmen zur Verringerung der 

Luftverschmutzung, die für die Auswahl in Betracht kommen: 

a) Auflistung und Beschreibung aller im Luftqualitätsplan oder 

Luftqualitätsfahrplan berücksichtigten Maßnahmen, einschließlich 

Angabe der für die Durchführung zuständigen Behörde;  

b) Quantifizierung oder Schätzung der Emissionsminderung (in 

Tonnen/Jahr) und, sofern verfügbar, Verringerung der Konzentration 

durch jede unter Buchstabe a genannte Maßnahme. 
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7.  Ausgewählte Maßnahmen und ihre erwarteten Auswirkungen zur Einhaltung 

der Grenzwerte innerhalb der in Artikel 19 festgelegten Fristen 

a) Auflistung ausgewählter Maßnahmen, einschließlich einer Liste mit 

Informationen (etwa Modellierung und Ergebnisse der Beurteilung der 

Maßnahmen) zur Erfüllung der entsprechenden Luftqualitätsnorm 

gemäß Anhang I; erforderlichenfalls, wenn die Liste der Maßnahmen 

gemäß Nummer 6 Buchstabe a Maßnahmen mit einem möglichen 

hohen Potenzial zur Verbesserung der Luftqualität enthält, diese aber 

nicht zur Annahme ausgewählt wurden, eine Erläuterung der Gründe, 

warum die Maßnahmen nicht zur Annahme ausgewählt werden; 

b) Zeitplan für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen und 

zuständige Akteure; 

c) Quantifizierung der Emissionsminderung (in Tonnen/Jahr) durch die 

Kombination der Maßnahmen gemäß Buchstabe a;  
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d) erwartete quantifizierte Konzentrationsminderung (in μg/m³) durch die 

unter Buchstabe a genannte Kombination von Maßnahmen an jeder 

Probenahmestelle, an der die Grenzwerte, die Zielwerte oder der 

Indikator für die durchschnittliche Exposition im Falle eines Verstoßes 

gegen die Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen 

Exposition überschritten werden; 

e) indikativer Zielpfad für die Einhaltung und Jahr, ab dem die 

Grenzwerte der einzelnen im Luftqualitätsfahrplan oder 

Luftqualitätsplan erfassten Luftschadstoffe voraussichtlich eingehalten 

werden, unter Berücksichtigung der Kombination der unter Buchstabe a 

genannten Maßnahmen 

f) bei Luftqualitätsfahrplänen und Luftqualitätsplänen eine Begründung, 

aus der hervorgeht, inwiefern die Pläne oder Fahrpläne Maßnahmen 

vorsehen, um den Zeitraum der Überschreitung so kurz wie möglich zu 

halten, einschließlich des Zeitplans für die Umsetzung. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 196 

8.  Anhang 1 der Luftqualitätspläne oder Luftqualitätsfahrpläne: Weitere 

Hintergrundinformationen 

a) Klimadaten; 

b) topografische Daten; 

c) gegebenenfalls Informationen über die Art der in dem betreffenden 

Gebiet zu schützenden Ziele; 

d) Auflistung und Beschreibung aller zusätzlichen Maßnahmen, die ihre 

vollen Auswirkungen auf die Luftschadstoffkonzentrationen in 

frühestens drei Jahren entfalten; 

e) sozioökonomische Informationen über das betreffende Gebiet, um 

Fragen der Umweltgerechtigkeit und den Schutz empfindlicher und 

gefährdeter Bevölkerungsgruppen zu fördern; 
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f) eine Beschreibung der verwendeten Methode und der Annahmen oder 

Daten, die den Projektionen der Entwicklung der Luftqualität 

zugrunde gelegt wurden, einschließlich, soweit möglich, der 

Unsicherheitsmarge der Projektionen und Sensitivitätsszenarien zur 

Berücksichtigung des günstigsten, wahrscheinlichsten und 

ungünstigsten Szenarios; 

g) Hintergrunddokumente und -informationen, die bei der Bewertung 

verwendet wurden. 

9. Anhang 2 der Luftqualitätspläne oder Luftqualitätsfahrpläne: 

Zusammenfassung der gemäß Artikel 19 Absatz 7 durchgeführten 

Maßnahmen zur Unterrichtung und Anhörung der Öffentlichkeit, deren 

Ergebnisse und eine Erläuterung dazu, inwiefern diese Ergebnisse im 

endgültigen Luftqualitätsplan oder Luftqualitätsfahrplan berücksichtigt 

wurden.  

10.  Anhang 3 der Luftqualitätspläne oder Luftqualitätsfahrpläne: Beurteilung 

der Maßnahmen (bei Aktualisierung des Luftqualitätsplans) 

a) Beurteilung des Zeitplans für die Durchführung der Maßnahmen aus dem 

vorherigen Luftqualitätsplan; 

b) Abschätzung der Auswirkungen der Maßnahmen aus dem vorherigen 

Luftqualitätsplan auf die Emissionsminderung und 

Schadstoffkonzentrationen. 
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B. Vorläufige Liste der Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung 

1. Informationen zum Stand der Umsetzung der in Artikel 14 Absatz 3 

Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/2284 genannten Richtlinien 

2.  Informationen über alle Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung, 

die auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene im Hinblick auf die 

Erreichung der Luftqualitätsziele berücksichtigt wurden, z. B.: 

a) Verringerung der Emissionen aus ortsfesten Quellen, indem sichergestellt 

wird, dass Schadstoff produzierende kleine und mittlere ortsfeste 

Verbrennungsanlagen (auch für Biomasse) mit emissionsmindernden 

Einrichtungen ausgerüstet oder durch neue Anlagen ersetzt werden und 

dass die Energieeffizienz von Gebäuden verbessert wird; 

b) Verringerung der Emissionen von Fahrzeugen durch Nachrüstung mit 

emissionsfreien Antriebssystemen und emissionsmindernden 

Einrichtungen. Der Einsatz wirtschaftlicher Anreize zur Beschleunigung 

einer solchen Ausrüstung ist in Erwägung zu ziehen; 
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(9) c) öffentliches Beschaffungswesen im Einklang mit dem 

Handbuch für eine umweltgerechte öffentliche Beschaffung von ▌ Kraft- 

und Brennstoffen, Verbrennungsanlagen mit dem Ziel einer 

Emissionsminderung und emissionsfreien Fahrzeugen im Sinne von 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe m der Verordnung (EU) 2019/631 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1; 

d) Verringerung der Emissionen durch den Einsatz von emissionsfreien 

und emissionsarmen Fahrzeugen des kollektiven und öffentlichen 

Verkehrs und/oder von Fahrzeugen, die mit modernen digitalen 

Lösungen zur Emissionsminderung ausgestattet sind; 

e) Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität, Effizienz, 

Erschwinglichkeit und Konnektivität des kollektiven und öffentlichen 

Verkehrs; 

f) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung und Umsetzung 

der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe; 

                                                
1 Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2019 zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue 
Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011 (ABl. L 111 vom 
25.4.2019, S. 13). 
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g) Maßnahmen zur Begrenzung der verkehrsbedingten Emissionen durch 

Stadtplanung und Verkehrsmanagement, einschließlich:  

i) Verkehrsüberlastungsgebühren, wie Straßenbenutzungsgebühren 

und kilometerabhängige Nutzungsgebühren; 

ii) Wahl des Straßenmaterials; 
iii) Parkgebühren auf öffentlichen Flächen und sonstige finanzielle 

Anreize und gestaffelte Gebühren für umweltschädliche und 

emissionsfreie Fahrzeuge;  

iv) Einführung von Zufahrtsbeschränkungen für Fahrzeuge zu 

städtischen Gebieten, einschließlich Niedrigemissionszonen und 

Nullemissionszonen; 

v) Einrichtung von verkehrsarmen Stadtvierteln, Superblocks und 

autofreien Stadtvierteln; 

vi) Einrichtung autofreier Straßen; 

vii) Vorkehrungen für die Zurücklegung der „letzten Meile“ ohne 

(Abgas-)Emissionen; 
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viii) Förderung von Carsharing und Fahrgemeinschaften; 

ix) Einführung intelligenter Verkehrssysteme; 

x) Schaffung von multimodalen Knotenpunkten, die verschiedene 

nachhaltige Verkehrslösungen und Parkmöglichkeiten 

miteinander verbinden; 

xi) Schaffung von Anreizen für das Radfahren und Zufußgehen, 

z. B. durch die Ausweitung des Raumangebots für Radfahrer und 

Fußgänger, die Priorisierung von Radfahrern und Fußgängern 

bei der Infrastrukturplanung und den Ausbau des 

Radwegenetzes; 

xii) Planung kompakter Städte; 

h) Maßnahmen zur Förderung einer Verkehrsverlagerung auf aktive 

Mobilität und umweltfreundlichere Verkehrsmittel (z. B. zu Fuß gehen, 

Radfahren, öffentliche Verkehrsmittel oder Eisenbahn), einschließlich: 

i) Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs, Stärkung des 

öffentlichen Nahverkehrsnetzes sowie Vereinfachung des 

Zugangs und der Nutzung, z. B. durch digitale und vernetzte 

Buchungssysteme und Echtzeit-Fahrgastinformationen für 

Transitnutzer; 
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ii) Sicherstellung einer reibungslosen Intermodalität beim 

Pendelverkehr zwischen Stadt und Land, z. B. zwischen Bahn 

und Fahrrad sowie zwischen Personenkraftwagen und 

öffentlichem Verkehr (z. B. Park-and-Ride-Systeme);  

iii) Neuausrichtung steuerlicher und wirtschaftlicher Anreize auf 

eine aktive und geteilte Mobilität, einschließlich Anreizen für das 

Pendeln zur Arbeit per Rad und zu Fuß; 

iv) Abwrackprämien für die umweltschädlichsten Fahrzeuge; 

i) Maßnahmen zur Förderung einer Umstellung auf emissionsfreie 

Fahrzeuge und nicht für den Straßenverkehr bestimmte Maschinen und 

Geräte im privaten und gewerblichen Bereich; 

j) Maßnahmen zur Sicherstellung der vorrangigen Verwendung von 

emissionsarmen Kraft- und Brennstoffen in kleinen, mittleren und großen 

ortsfesten und mobilen Quellen; 

k) Maßnahmen zur Reduzierung der Luftverschmutzung aus industriellen 

Quellen gemäß der Richtlinie 2010/75/EU sowie mittels wirtschaftlicher 

Instrumente wie Steuern, Gebühren und Emissionshandel, unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten von KMU; 
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l) Verringerung der Emissionen aus dem See- und Luftverkehr durch 

den Einsatz alternativer Kraftstoffe, den Aufbau der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe, die Nutzung wirtschaftlicher Anreize zur 

Beschleunigung ihrer Einführung und die Festlegung spezifischer 

Anforderungen an Schiffe und Boote am Liegeplatz und im 

Hafenverkehr bei gleichzeitiger Beschleunigung der landseitigen 

Stromversorgung und Elektrifizierung von Schiffen und 

Hafenarbeitsmaschinen; 

m) Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen aus der 

Landwirtschaft; 

n) Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Kindern bzw. anderen 

empfindlichen und gefährdeten Bevölkerungsgruppen; 

o) Maßnahmen zur Förderung von Verhaltensänderungen. 
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ANHANG IX 

NOTFALLMASSNAHMEN, DIE FÜR DIE AUFNAHME IN DIE PLÄNE FÜR 

KURZFRISTIGE MASSNAHMEN NACH ARTIKEL 20 IN BETRACHT KOMMEN 

Kurzfristig in Betracht zu ziehende Maßnahmen zur Bekämpfung der Ursachen, die 

abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem jeweiligen Schadstoff zum Risiko 

einer Überschreitung der Alarmschwelle beitragen: 

a) Beschränkung des Verkehrs von Fahrzeugen, insbesondere in der Umgebung von 

Standorten, die von empfindlichen und gefährdeten Bevölkerungsgruppen 

frequentiert werden; 

b) kostengünstige oder kostenlose öffentliche Verkehrsmittel; 

c) Aussetzung des Baustellenbetriebs; 

d) Straßenreinigung; 

e) flexible Arbeitsorganisation. 
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ANHANG X 

UNTERRICHTUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

1. Die Mitgliedstaaten legen der Öffentlichkeit mindestens folgende Informationen vor: 

a) stündlich aktuelle Daten aus jeder Probenahmestelle zu Schwefeldioxid, 

Stickstoffdioxid, Partikeln (PM10 und PM2,5), Kohlenmonoxid und Ozon; dabei 

sind Daten aus allen Probenahmestellen, bei denen aktuelle Daten verfügbar 

sind, sowie mindestens die Daten aus der in Anhang III festgelegten 

Mindestzahl an Probenahmestellen vorzulegen, wenn die Messmethode für 

aktuelle Daten geeignet ist, ungeachtet der Tatsache, dass die 

Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit möglichst viele Informationen aufgrund 

aktueller Daten zur Verfügung stellen und ihre Messverfahren diesbezüglich 

schrittweise anpassen; falls verfügbar, sind außerdem aktuelle Daten aus 

Modellierungsanwendungen vorzulegen; 

b) die gemessenen Konzentrationswerte aller Schadstoffe und, sofern möglich, 

deren Vergleich mit den neuesten von der WHO empfohlenen Richtwerten 

für den jeweiligen Mittelungszeitraum gemäß Anhang I;  
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c) Daten zu festgestellten Überschreitungen von Grenzwerten, Zielwerten sowie 

Verstößen gegen die Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen 

Exposition, wobei die Daten zumindest Folgendes umfassen: 

i) Ort oder Gebiet der Überschreitung bzw. des Verstoßes, 

ii) Beginn und Dauer der Überschreitung bzw. des Verstoßes, 

iii) die gemessenen Konzentrationswerte im Vergleich zu den geltenden 

Luftqualitätsnormen oder, im Fall eines Verstoßes gegen die 

Verpflichtung zur Verringerung der durchschnittlichen Exposition, im 

Vergleich zu dem Indikator für die durchschnittliche Exposition; 

d) mindestens folgende Daten zu den Auswirkungen auf die Gesundheit ▌: 

i) gesundheitliche Auswirkungen der Luftverschmutzung und, soweit 

möglich, jedes unter diese Richtlinie fallenden Schadstoffs für die 

Allgemeinbevölkerung, 

ii) gesundheitliche Auswirkungen der Luftverschmutzung und, soweit 

möglich, jedes unter diese Richtlinie fallenden Schadstoffs für 

empfindliche und gefährdete Bevölkerungsgruppen,  
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iii) Beschreibung möglicher Symptome, 

iv) empfohlene Vorsichtsmaßnahmen, unterteilt in Vorsichtsmaßnahmen 

für die Allgemeinbevölkerung sowie für empfindliche und gefährdete 

Bevölkerungsgruppen, 

v) weitere Informationsquellen; 

e) Informationen über die Auswirkungen auf die Vegetation; 

f) Informationen über vorbeugende Maßnahmen zur Verminderung der 

Luftverschmutzung und der Exposition: Angabe der wichtigsten 

Verursachersektoren, Empfehlungen für Maßnahmen zur Verringerung der 

Emissionen; 

g) Informationen zu Messreihen oder ähnlichen Maßnahmen sowie 

gegebenenfalls deren Ergebnissen. 
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2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bevölkerung rechtzeitig über festgestellte 

oder vorhergesagte Überschreitungen der Alarmschwellen und 

Informationsschwellen unterrichtet wird. Die Angaben müssen mindestens 

Folgendes umfassen: 

a) Informationen über eine oder mehrere festgestellte Überschreitungen: 

i) Ort oder Gebiet der Überschreitung, 

ii) Art der überschrittenen Schwelle (Alarmschwelle oder 

Informationsschwelle), 

iii) Beginn und Dauer der Überschreitung, 

iv) höchste 1-Stunden-Konzentration und höchster 8-Stunden-Mittelwert der 

Konzentration für Ozon; 

b) Vorhersage für den kommenden Nachmittag/Tag (die kommenden 

Nachmittage/Tage): 

i) geografisches Gebiet erwarteter Überschreitungen der Alarmschwelle 

oder Informationsschwelle, 

ii) erwartete Änderungen bei der Luftverschmutzung (d. h. Verbesserung, 

Stabilisierung oder Verschlechterung) sowie die Gründe für diese 

Änderungen; 
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c) Informationen über die betroffene Bevölkerungsgruppe, mögliche 

gesundheitliche Auswirkungen und empfohlenes Verhalten: 

i) Informationen über gefährdete Bevölkerungsgruppen, 

ii) Beschreibung möglicher Symptome, 

iii) der betroffenen Bevölkerung empfohlene Vorsichtsmaßnahmen, 

iv) weitere Informationsquellen; 

d) Informationen über kurzfristige Aktionspläne und vorbeugende Maßnahmen 

zur Verminderung der Luftverschmutzung und/oder der Exposition: Angabe 

der wichtigsten Verursachersektoren, Empfehlungen für Maßnahmen zur 

Verringerung der Emissionen aus anthropogenen Quellen; 

e) Empfehlungen für Maßnahmen zur Verringerung der Exposition; 

f) im Zusammenhang mit vorhergesagten Überschreitungen ergreifen die 

Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um eine Bereitstellung dieser 

Angaben sicherzustellen, soweit dies möglich ist. 

3. Tritt eine Überschreitung von Grenzwerten, Zielwerten, Alarm- oder 

Informationsschwellen bzw. ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Verringerung 

der durchschnittlichen Exposition auf oder besteht die Gefahr einer derartigen 

Überschreitung bzw. eines derartigen Verstoßes, so stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die im vorliegenden Anhang genannten Informationen der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden.  
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ANHANG XI 

Teil A 

Aufgehobene Richtlinien mit Listen ihrer nachfolgenden Änderungen (gemäß Artikel 31) 

Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
(ABl. L 23 vom 26.1.2005, S. 3) 

 

Verordnung (EG) Nr. 219/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
(ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 109) 

nur Nummer 3.8 des Anhangs 

Richtlinie (EU) 2015/1480 der Kommission 
(ABl. L 226 vom 29.8.2015, S. 4) 

nur die Artikel 1 und 2 

Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
(ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1) 

 

▌  

Teil B 

Fristen für die Umsetzung in nationales Recht (gemäß Artikel 31)  

Richtlinie Umsetzungsfrist 

2004/107/EG 15. Februar 2007 

2008/50/EG 11. Juni 2010 

(EU) 2015/1480 31. Dezember 2016 

_____________ 
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ANHANG XII 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2008/50/EG Richtlinie 2004/107/EG 

Artikel 1 — — 

Artikel 2 Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 3 Artikel 32 Artikel 8 

Artikel 4 Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 5 Artikel 3 — 

Artikel 6 Artikel 4 Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 7 Artikel 5 und Artikel 9 
Absatz 2 

Anhang II Abschnitt B 

Artikel 4 Absätze 2, 3 und 6 
Anhang II Abschnitt II 

Artikel 8 Artikel 6 und Artikel 9 
Absatz 1 

Artikel 4 Absätze 1 bis 5 
▌und 10 

Artikel 9 Artikel 7, Artikel 10 

Anhang V Abschnitt A 
Nummer 1 
Fußnote 1  

Artikel 4 Absätze 7, 8 und 11 

Artikel 10 — Artikel 4 Absatz 9 

Artikel 11 Artikel 8 und 11 Artikel 4 Absätze 12 und 13 

Artikel 12 Artikel 12, Artikel 17 
Absätze 1 und 3 und 
Artikel 18 

Artikel 3 Absatz 2 

Artikel 13 Artikel 13, Artikel 15, 
Artikel 16 Absatz 2 
und Artikel 17 
Absatz 1  

Artikel 3 Absätze 1 und 3 

Artikel 14 Artikel 14 — 
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Artikel 15 Artikel 19 Absatz 1 — 

Artikel 16 Artikel 20 — 

Artikel 17 Artikel 21 — 

Artikel 18 Artikel 22  

Artikel 19 Artikel 17 Absatz 2 und 
Artikel 23 

Artikel 3 Absatz 3 und 
Artikel 5 Absatz 2 

Artikel 20 Artikel 24 — 

Artikel 21 Artikel 25 — 

Artikel 22 Artikel 26 Artikel 7 

Artikel 23 Artikel 19 Absatz 2 und 
Artikel 27 

Anhang III Abschnitt D 

Artikel 5 Absätze 1 und 4 

Artikel 24 Artikel 28 Artikel 4 Absatz 15 

Artikel 25 — — 

 

Artikel 26 Artikel 29 Artikel 6 

Artikel 27 — — 

Artikel 28 — — 

Artikel 29 Artikel 30 Artikel 9 

Artikel 30  Artikel 33 Artikel 10 

Artikel 31 Artikel 31 — 

Artikel 32 Artikel 34 Artikel 11 
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Artikel 33 Artikel 35 Artikel 12 

Anhang I Anhänge VII, XI, XII, XIII 
und XIV 

Anhang I 

Anhang II Anhang II Abschnitt B Anhang II Abschnitt I 

Anhang III Anhänge V und IX Anhang III Abschnitt IV 

Anhang IV Anhänge III und VIII Anhang III Abschnitte I, II 
und III 

Anhang V Anhang I Anhang IV 

Anhang VI Anhang VI Anhang V 

Anhang VII Anhänge IV und X — 

Anhang VIII Anhang XV — 

Anhang IX — — 

Anhang X Anhang XVI — 

Anhang XI — — 

Anhang XII Anhang XVII  — 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0320
Notfallinstrument für den Binnenmarkt
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Notfallinstruments für den Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 –
2022/0278(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0459),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 114, 21 und 46 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0315/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 20221,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 8. Februar 
20232,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Februar 2024 gemachte Zusage, den 

                                                
1 ABl. C 100 vom 16.3.2023, S. 95.
2 ABl. L 157 vom 3.5.2023, S. 82.

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2679/98;Nr:2679;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2022;Nr:0459&comp=0459%7C2022%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2022;Nr:0278;Code:COD&comp=0278%7C2022%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2022;Nr:0459&comp=0459%7C2022%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:100;Day:16;Month:3;Year:2023&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:3;Month:5;Year:2023&comp=


 

 6 

Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Schreiben des Haushaltsausschusses,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (A9-0246/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                 
3  Dieser Standpunkt ersetzt die am 13. September 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P9_TA(2023)0317). 
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P9_TC1-COD(2022)0278 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 
Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des 
Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des Binnenmarkts)  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 21, 46 und 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET 
1 ABl. C 100 vom 16.3.2023, S. 95. 
2 ABl. C 157 vom 3.5.2023, S. 82. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Frühere Krisen, insbesondere die ersten Tage der COVID-19-Krise, haben gezeigt, 

dass der freie Verkehr von Waren, Personen und Dienstleistungen im 

Binnenmarkt und seine Lieferketten stark beeinträchtigt werden können. Dies kann 

sich auf den grenzüberschreitenden Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken 

und somit das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts stören. Darüber 

hinaus fehlten während dieser Krisen geeignete Krisenmanagementinstrumente und 

Koordinierungsmechanismen, sie deckten nicht alle Aspekte des Binnenmarkts ab 

oder sie ermöglichten keine rechtzeitige und wirksame Reaktion auf solche Krisen. 

(2) In der Anfangsphase der COVID-19-Krise führten die Mitgliedstaaten Hindernisse 

für den freien Verkehr im Binnenmarkt sowie unterschiedliche Maßnahmen in 

Bezug auf die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen ein, die in der Krise 

von entscheidender Bedeutung waren oder für die Reaktion darauf unerlässlich; 

diese Hindernisse und Maßnahmen waren jedoch nicht immer gerechtfertigt. Die 

Ad-hoc-Maßnahmen der Kommission zur Wiederherstellung des Funktionierens des 

Binnenmarkts auf der Grundlage der bestehenden Vorschriften reichten nicht aus. 

Die Union war nicht ausreichend vorbereitet, um für eine effiziente Herstellung, 

Beschaffung und Verteilung krisenrelevanter nicht medizinischer Waren wie 

persönlicher Schutzausrüstung zu sorgen. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Verfügbarkeit krisenrelevanter nicht medizinischer Waren während der COVID-19-

Krise waren zwangsläufig reaktiv. Die COVID-19-Krise hat auch offenbart, dass es 

keinen zufriedenstellenden Informationsaustausch und Überblick über die 

Produktionskapazitäten in der gesamten Union sowie die Schwachstellen bei den 

unionsweiten und globalen Lieferketten gibt. 
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(3) Außerdem hatten unkoordinierte Maßnahmen zur Einschränkung der 

Freizügigkeit besondere Auswirkungen auf Branchen, die auf 

Wanderarbeitnehmer angewiesen sind, einschließlich Arbeitnehmern in den 

Grenzregionen, denen in dieser Zeit eine wesentliche Rolle für den Binnenmarkt 

zukam. 

(4) Im Rahmen der Integrierten Regelung für die politische Reaktion auf Krisen 

(IPCR) konnte der Rat Informationen austauschen und bestimmte Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der COVID-19-Krise koordinieren, während die 

Mitgliedstaaten in anderen Situationen unabhängig gehandelt haben. Die 

Maßnahmen der Kommission verzögerten sich jedoch um mehrere Wochen, da es 

keine unionsweiten Notfallplanungsmaßnahmen gab und nicht klar war, mit welcher 

nationalen Behörde Kontakt aufzunehmen war, um rasche Lösungen für die 

krisenbedingten Auswirkungen auf den Binnenmarkt zu finden. Darüber hinaus 

wurde deutlich, dass unkoordinierte restriktive Maßnahmen der Mitgliedstaaten die 

Auswirkungen der Krise auf den Binnenmarkt weiter verschärfen würden. Es stellte 

sich heraus, dass es Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union in Bezug auf Notfallplanung, 

Koordinierung auf technischer Ebene sowie Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch bedarf. Außerdem wurde deutlich, dass durch das Fehlen 

einer wirksamen Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten die Engpässe bei 

Waren verschärft und weitere Hindernisse für den freien Dienstleistungs- und 

Personenverkehr geschaffen wurden. 
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(5) Repräsentative Verbände der Wirtschaftsteilnehmer haben darauf hingewiesen, dass 

die Wirtschaftsteilnehmer während der COVID-19-Krise nicht über ausreichende 

Informationen über Einschränkungen des freien Verkehrs oder die 

Krisenreaktionsmaßnahmen der Mitgliedstaaten verfügten. Das ist unter anderem 

auf fehlende Transparenz der Behörden der Mitgliedstaaten zurückzuführen sowie 

darauf, dass die Wirtschaftsteilnehmer nicht wussten, wo diese Informationen 

einzuholen waren, und war andererseits durch sprachliche Beschränkungen und den 

Verwaltungsaufwand bedingt, der mit wiederholten Anfragen in allen 

Mitgliedstaaten verbunden war, insbesondere in einem sich ständig ändernden 

Regelungsumfeld. Dieser Mangel an Informationen hinderte die 

Wirtschaftsteilnehmer daran, bei Geschäftsentscheidungen fundiert abzuwägen, 

inwieweit sie ▌ihre Rechte auf freien Verkehr ausüben oder ihre 

grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten während der Krise fortsetzen könnten. 

Die Verfügbarkeit von Informationen über Einschränkungen des freien Verkehrs 

und Krisenreaktionsmaßnahmen auf nationaler Ebene und Unionsebene muss 

verbessert werden. 

(6) Trotz des anfänglichen Mangels an Koordinierung spielten die 

Binnenmarktvorschriften eine wichtige Rolle bei der Abmilderung der negativen 

Auswirkungen der COVID-19-Krise und bei der Sicherstellung einer zügigen 

Erholung der Volkswirtschaft der Union, indem ungerechtfertigte und 

unverhältnismäßige nationale Beschränkungen, die in den einseitigen Reaktionen 

der Mitgliedstaaten enthalten waren, ausgeschlossen wurden und ein starker 

Anreiz für die Suche nach gemeinsamen Lösungen geboten und so die Solidarität 

gefördert wurde. 
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(7) Die Ereignisse in Verbindung mit der COVID-19-Krise haben auch deutlich 

gemacht, dass die Union koordiniert vorgehen und besser auf mögliche künftige 

Krisen vorbereitet sein muss, was insbesondere angesichts der anhaltenden 

Auswirkungen des Klimawandels und der dadurch hervorgerufenen 

Naturkatastrophen sowie der weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen 

Instabilität gilt. Weitere Krisen, die eine schnellere Reaktion erfordern, um 

Hindernisse für den freien Verkehr im Binnenmarkt zu verhindern und 

schwerwiegende Störungen der Lieferketten zu vermeiden, die für die 

Aufrechterhaltung der Tätigkeiten im Binnenmarkt unerlässlich sind, sind 

beispielsweise Waldbrände, Erdbeben oder groß angelegte Cyberangriffe. Die 

Tatsache, dass es sich bei solchen Krisen um Ausnahmesituationen und plötzliche 

Ereignisse außergewöhnlicher Art und Größenordnung handelt, bedeutet, dass 

solche Ereignisse eher unerwartet sind. Da nicht bekannt ist, welche Art von Krisen 

als nächste auftreten und schwerwiegende Auswirkungen auf den Binnenmarkt und 

seine Lieferketten haben könnte, muss ein Instrument vorgesehen werden, das im 

Hinblick auf die Auswirkungen einer Vielzahl von Krisen auf den Binnenmarkt 

Anwendung findet. 
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(8) Eine Krise kann sich in zweierlei Hinsicht auf das Funktionieren des Binnenmarkts 

auswirken. Sie kann zu Hindernissen für den freien Verkehr oder zu 

Unterbrechungen der Lieferketten führen. Unterbrechungen der Lieferketten 

können Engpässe bei Waren und Dienstleistungen im Binnenmarkt verschärfen 

und die Produktion behindern, was zu zusätzlichen Handelshemmnissen und zu 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen privaten 

Wirtschaftsteilnehmern führt und dadurch das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts beeinträchtigt. Störungen der Lieferketten können auch dazu 

führen, dass unterschiedliche nationale Maßnahmen zur Lösung dieser 

Lieferkettenprobleme ergriffen oder wahrscheinlich ergriffen werden, was zur 

Aktivierung eines Notfallmodus für den Binnenmarkt führt. Die Verordnung sollte 

sich mit beiden Arten von Auswirkungen auf den Binnenmarkt befassen und 

Maßnahmen einführen, um Hindernisse für den freien Verkehr oder 

Unterbrechungen der Lieferkette, die zu Engpässen bei krisenrelevanten Waren 

oder Dienstleistungen führen, zu vermeiden.  
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(9) Um unnötigen Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten zu vermeiden, sollten 

Sicherheitsvorfälle, die mittels Ad-hoc-Benachrichtigungen zur Frühwarnung 

gemäß dieser Verordnung gemeldet werden, so definiert werden, dass Ereignisse 

ausgeschlossen werden, die nur geringfügige vorhersehbare Auswirkungen auf 

den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen, einschließlich 

Arbeitnehmern, oder auf die Lieferketten für Waren und Dienstleistungen haben, 

die für die Aufrechterhaltung lebenswichtiger gesellschaftlicher Funktionen oder 

wirtschaftlicher Tätigkeiten im Binnenmarkt unerlässlich sind. 

▌ 
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(10) Um sicherzustellen, dass der in dieser Verordnung festgelegte Rahmen für 

Maßnahmen seine volle Wirkung im Rahmen des Überwachungs- und des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt entfalten kann, sollte die Kommission 

ermächtigt werden, detaillierte Vorkehrungen für die Krisenvorsorge, die 

Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und die Krisenkommunikation 

festzulegen. In diesen detaillierten Vorkehrungen in Form eines Notfallrahmens 

sollten die spezifischen technischen und operativen Aspekte der Mechanismen für 

den Informationsaustausch zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 

festgelegt werden. Darüber hinaus sollten darin Vorkehrungen für die operative 

Koordinierung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten in Bezug auf 

die Krisenkommunikation festgelegt werden. In diesem Zusammenhang sollte auf 

der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen ein 

spezielles Verzeichnis aller zuständigen Behörden der jeweiligen Mitgliedstaaten 

erstellt werden, die an der Umsetzung des durch diese Verordnung festgelegten 

Rahmens beteiligt sind. In diesem Verzeichnis sollten insbesondere die Aufgaben 

und Zuständigkeiten angegeben werden, die den zuständigen Behörden im 

jeweiligen Mitgliedstaat im Überwachungs- und im Notfallmodus im Einklang mit 

dem nationalen Recht übertragen wurden. Die Vereinbarungen zwischen der 

Kommission und den Mitgliedstaaten sollten auch den sicheren Austausch von 

Informationen betreffend die Konsultation der Wirtschaftsteilnehmer und der 

Sozialpartner in Bezug auf ihre jeweiligen Initiativen und Maßnahmen zur 

Abmilderung und Reaktion auf die Auswirkungen einer potenziellen Krise 

umfassen. 
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(11) Die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen sollten in kohärenter, 

transparenter, effizienter, verhältnismäßiger und zeitnaher Weise umgesetzt werden, 

wobei der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung essenzieller gesellschaftlicher 

Funktionen, ▌einschließlich der öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit, 

gebührend Rechnung zu tragen ist. Diese Verordnung sollte die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten beispielsweise in Bezug auf nationale Strategien im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit nicht beeinträchtigen und die Verantwortung der 

Mitgliedstaaten für den Schutz der nationalen Sicherheit und ihre Befugnis zur 

Wahrung anderer wesentlicher staatlicher Funktionen, einschließlich der Wahrung 

der territorialen Unversehrtheit des Staates und der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung, nicht berühren. Diese Verordnung sollte daher 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit und 

Verteidigung unberührt lassen. 

(12) Mit dieser Verordnung werden die notwendigen Mittel vorgesehen, um in 

Krisenzeiten das anhaltende Funktionieren des Binnenmarkts, der auf dem 

Binnenmarkt tätigen Unternehmen und seiner strategischen Lieferketten zu 

gewährleisten, einschließlich des freien Verkehrs von Waren, und Dienstleistungen 

und Personen, einschließlich Arbeitnehmern, sowie der Verfügbarkeit von 

krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, 

Unternehmen und Behörden. Darüber hinaus wird mit dieser Verordnung ein Forum 

für angemessene Koordinierung, Zusammenarbeit und Informationsaustausch 

geschaffen. Außerdem sind darin die Mittel für die rechtzeitige Zugänglichkeit und 

Verfügbarkeit der Informationen, die für eine gezielte Reaktion und ein 

angemessenes Marktverhalten der Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger 

während einer Krise erforderlich sind, vorgesehen. 
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(13) Nach Möglichkeit sollte diese Verordnung die Antizipation von Ereignissen und 

Krisen ermöglichen, indem es der Union ermöglicht wird, weiterhin auf laufenden 

Analysen strategisch wichtiger Bereiche der Wirtschaft des Binnenmarkts 

▌aufzubauen. 

(14) Durch die Stärkung der Resilienz und Vorsorge der Wirtschaft der Union in Bezug 

auf kritische Rohstoffe ergänzt die Verordnung zur Schaffung eines Rahmens zur 

Gewährleistung einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit kritischen 

Rohstoffen diese Verordnung, die es der Kommission ermöglicht, im 

Überwachungs- oder im Notfallmodus für den Binnenmarkt gezielte Maßnahmen 

zu ergreifen, wenn eine Bedrohung oder Unterbrechung der Versorgung mit 

Waren von entscheidender Bedeutung eintritt, auch in Bezug auf kritische 

Rohstoffe. 
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(15) Diese Verordnung sollte sich nicht mit den bestehenden Regelungen für 

Arzneimittel, Medizinprodukte oder andere medizinische Gegenmaßnahmen des EU-

Rahmens für Gesundheitssicherheit überschneiden, einschließlich der Verordnungen 

(EU) 2022/1234, (EU) 2022/23705 und (EU) 2022/23716 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) 2022/23727 des Rates über 

Krisenvorsorge und -reaktion im Bereich der Gesundheit. Der EU-Rahmen für 

Gesundheitssicherheit sollte in Bezug auf Unterbrechungen der Lieferkette und 

Engpässe bei Arzneimitteln und Medizinprodukten oder andere medizinische 

Gegenmaßnahmen Vorrang vor dieser Verordnung haben, wenn die Bedingungen 

dieses Rahmens erfüllt sind. Daher sollten Arzneimittel, Medizinprodukte oder 

andere medizinische Gegenmaßnahmen im Sinne der Verordnungen (EU) 

2022/2371 und (EU) 2022/2372, sofern sie in die gemäß Artikel 7 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2022/2372 angenommene Liste aufgenommen wurden, vom 

Geltungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen werden, mit Ausnahme der 

Bestimmungen über den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und 

Personen, einschließlich Arbeitnehmern, während eines Binnenmarkt-Notfalls, 

insbesondere der Bestimmungen zur Wiederherstellung und Erleichterung des freien 

Verkehrs ▌. 

                                                 
4 Verordnung (EU) 2022/123 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Januar 2022 zu einer verstärkten Rolle der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
bei der Krisenvorsorge und -bewältigung in Bezug auf Arzneimittel und 
Medizinprodukte (ABl. L 20 vom 31.1.2022, S. 1). 

5 Verordnung (EU) 2022/2370 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. November 2022 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 851/2004 zur 
Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten (ABl. L 314 vom 6.12.2022, S. 1). 

6 Verordnung (EU) 2022/2371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. November 2022 zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU (ABl. 
L 314 vom 6.12.2022, S. 26). 

7 Verordnung (EU) 2022/2372 des Rates vom 24. Oktober 2022 über einen Rahmen 
zur Gewährleistung der Bereitstellung von krisenrelevanten medizinischen 
Gegenmaßnahmen im Falle einer gesundheitlichen Notlage auf Unionsebene 
(ABl. L 314 vom 6.12.2022, S. 64). 
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▌ 

(16) Diese Verordnung sollte die Integrierte Regelung für die politische Reaktion auf 

Krisen ergänzen, die vom Rat gemäß dem Beschluss 2014/415/EU des Rates8 im 

Hinblick auf die Arbeit des Rates zu den Auswirkungen sektorübergreifender Krisen 

auf den Binnenmarkt gesteuert wird, die eine Beschlussfassung in Bezug auf die 

Notfallplanung und die Durchführung von Überwachungs- und 

Notfallmaßnahmen erfordern. Diese Verordnung sollte die Integrierte Regelung 

für die politische Reaktion auf Krisen gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 

2018/1993 des Rates9 unberührt lassen. 

(17) Diese Verordnung sollte das Katastrophenschutzverfahren der Union (Union Civil 

Protection Mechanism, UCPM) unberührt lassen. Diese Verordnung sollte das 

UCPM ergänzen und es, sofern erforderlich, in Bezug auf die Verfügbarkeit 

kritischer Waren und den freien Verkehr von Katastrophenschutzkräften, 

einschließlich ihrer Ausrüstung, für Krisen, die in den Anwendungsbereich des 

UCPM fallen, unterstützen. 

                                                 
8 Beschluss 2014/415/EU des Rates vom 24. Juni 2014 über die Vorkehrungen für 

die Anwendung der Solidaritätsklausel durch die Union (ABl. L 192 vom 1.7.2014, 
S. 53). 

9 Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1993 des Rates vom 11. Dezember 2018 über 
die Integrierte EU-Regelung für die politische Reaktion auf Krisen (ABl. L 320 
vom 17.12.2018, S. 28). 
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(18) Die vorliegende Verordnung sollte die Verordnung (EU) 2016/399 des 

Europäischen Parlaments und des Rates10, einschließlich ihres allgemeinen 

Rahmens für die vorübergehende Einführung oder Verlängerung von Kontrollen 

an den Binnengrenzen und das Meldesystem für die vorübergehende 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen, unberührt lassen. 

(19) Die vorliegende Verordnung sollte die in Artikel 55 und 57 festgelegten 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments 

und des Rates11 über das Krisenmanagement, durchgeführt durch den Beschluss 

(EU) 2019/300 der Kommission12, unberührt lassen.  

                                                 
10 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen 
durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 

11 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen 
des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

12  Durchführungsbeschluss (EU) 2019/300 der Kommission vom 19. Februar 2019 
zur Erstellung eines allgemeinen Plans für das Krisenmanagement im Bereich der 
Lebens- und Futtermittelsicherheit (ABl. L 50 vom 21.2.2019, S. 55). 
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(20) Diese Verordnung sollte den Europäischen Mechanismus zur Krisenvorsorge und 

Krisenreaktion im Bereich der Ernährungssicherheit (EFSCM) unberührt lassen. 

Lebensmittel sollten jedoch den Bestimmungen zu dem freien Verkehr dieser 

Verordnung unterliegen, einschließlich der Bestimmungen ▌über Beschränkungen 

der Rechte auf freien Verkehr. Die ▌Maßnahmen für Lebensmittel können auch 

daraufhin überprüft werden, ob sie mit anderen einschlägigen Bestimmungen des 

Unionsrechts vereinbar sind. 

(21) Die vorliegende Verordnung sollte die Fähigkeit der Kommission, im Einklang mit 

Unionsrecht Konsultationen oder eine Zusammenarbeit im Namen der Union mit 

zuständigen Behörden in Ländern außerhalb der Union einzuleiten, nicht 

berühren – mit einem besonderen Augenmerk auf Entwicklungsländer, um im 

Einklang mit internationalen Verpflichtungen kooperative Lösungen zur 

Vermeidung von Störungen der Lieferketten zu finden. Dies kann gegebenenfalls 

eine Koordinierung in einschlägigen internationalen Foren umfassen. 
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(22) Eine der während der COVID-19-Krise ermittelten Herausforderungen war das 

Fehlen eines Netzes zur Gewährleistung der Vorsorge und des 

Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten einerseits und zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Kommission andererseits. Daher sollte die Verwirklichung 

der mit dieser Verordnung verfolgten Ziele durch einen Governance-Mechanismus 

unterstützt werden. Auf Unionsebene sollte mit dieser Verordnung ein Notfall- und 

Resilienzausschuss für den Binnenmarkt (im Folgenden „Ausschuss“) 

eingerichtet werden, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt 

und in dem die Kommission den Vorsitz führt, um die Zusammenarbeit, den 

Informationsaustausch und die reibungslose, wirksame und harmonisierte 

Durchführung dieser Verordnung zu erleichtern. Der Ausschuss sollte die 

Kommission in bestimmten Fragen beraten und unterstützen, unter anderem bei 

der einheitlichen Durchführung dieser Verordnung sowie bei der Erleichterung 

der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, und er sollte einschlägige 

Themen zu drohenden oder aktuellen Krisen analysieren und erörtern.  
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(23) Die Kommission sollte den Vorsitz im Ausschuss führen und das Sekretariat 

stellen. Jeder Mitgliedstaat sollte einen Vertreter und einen Stellvertreter 

benennen. Der Vorsitz sollte einen Vertreter des Europäischen Parlaments als 

ständigen Beobachter in den Ausschuss einladen. Um geeignete Beratung zu den 

Tätigkeiten des Ausschusses zu erhalten und um für eine angemessene Beteiligung 

von Sachverständigen zu sorgen, sollte der Vorsitz auf Ad-hoc-Basis 

Sachverständige einladen, als Beobachter an der Arbeit des Ausschusses sowie an 

bestimmten Sitzungen teilnehmen können, wenn dies unter Berücksichtigung der 

Tagesordnung der Sitzung von Bedeutung ist. Um eine kohärente und koordinierte 

Reaktion der Union auf verschiedene Krisen, die sich auf das Funktionieren des 

Binnenmarkts auswirken könnten, sicherzustellen, sollte der Vorsitz auch 

Vertreter anderer krisenrelevanter Stellen auf Unionsebene als Beobachter zu den 

einschlägigen Sitzungen des Ausschusses einladen. Zur Förderung der 

internationalen Zusammenarbeit sollte der Vorsitz Vertreter internationaler 

Organisationen und von Ländern außerhalb der Union zu einschlägigen 

Sitzungen des Ausschusses im Einklang mit den einschlägigen bilateralen oder 

internationalen Übereinkünften einladen. Der Vorsitz sollte Beobachter einladen 

können, sich mit einschlägigem Fachwissen, Informationen und Erkenntnissen an 

den Diskussionen zu beteiligen; Beobachter sollten jedoch nicht an der 

Formulierung von Stellungnahmen, Empfehlungen oder Ratschlägen des 

Ausschusses involviert sein.  
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(24) Der Ausschuss sollte spezifische Aufgaben im Zusammenhang mit dem 

Notfallrahmen, dem Überwachungsmodus für den Binnenmarkt und dem 

Notfallmodus für den Binnenmarkt haben. Zu diesen Aufgaben gehören 

Aussprachen und die Beratung der Kommission in Bezug auf die Bewertung der 

Kriterien, die bei der Aktivierung der verschiedenen Modi zu berücksichtigen sind, 

sowie in Bezug auf die Bewertung, ob die spezifischen Voraussetzungen für den 

Einsatz konkreter Reaktionsmaßnahmen erfüllt sind. Die Kommission sollte vom 

Ausschuss angenommenen Stellungnahmen, Empfehlungen oder Berichten 

weitestgehend Rechnung tragen. 

(25) Um die Vertraulichkeit der gemäß dieser Verordnung erhaltenen Informationen 

zu gewährleisten, wird der Ausschuss aufgefordert, in seiner Geschäftsordnung 

vorzusehen, dass seine Mitglieder und Beobachter keine Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse sowie andere in Anwendung dieser Verordnung gewonnene 

oder generierte sensible und vertrauliche Informationen preisgeben und die 

Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses einhalten, die der der 

Bediensteten der Kommission gleichwertig ist. 
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(26) Um insbesondere in Krisenzeiten für mehr Transparenz, Rechenschaftspflicht und 

Koordinierung zu sorgen, sollte der zuständige Ausschuss des Europäischen 

Parlaments den Vorsitz des Ausschusses einladen können, vor diesem Ausschuss 

zu erscheinen. Das Europäische Parlament sollte so bald wie möglich über alle 

vorgeschlagenen oder erlassenen Durchführungsrechtsakte des Rates unterrichtet 

werden. Die Kommission sollte den Aspekten, die im Zusammenhang mit den im 

Zuge des Notfall- und Resilienzdialogs im Rahmen dieser Verordnung geäußerten 

Standpunkten aufkommen, sowie etwaigen einschlägigen Entschließungen des 

Europäischen Parlaments Rechnung tragen. 
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(27) Um die Einbeziehung der wichtigsten Interessenträger, insbesondere Vertreter der 

Wirtschaftsteilnehmer, Sozialpartner, Forscher und der Zivilgesellschaft, 

auszuweiten, sollte die Kommission außerdem eine Plattform der Interessenträger 

einrichten, damit freiwilliges Handeln bei Binnenmarkt-Notfällen erleichtert und 

gefördert wird. 

(28) Um im Zusammenhang mit dem Notfallrahmen und im Rahmen des 

Überwachungs- und Notfallmodus für den Binnenmarkt für eine wirksame 

Koordinierung und einen wirksamen Informationsaustausch zu sorgen, sollten die 

Mitgliedstaaten ein zentrales Verbindungsbüro benennen, das für den Kontakt mit 

dem von der Kommission benannten Verbindungsbüro auf Unionsebene und mit 

den zentralen Verbindungsbüros der anderen Mitgliedstaaten zuständig ist. Die 

zentralen Verbindungsbüros sollten als Anlaufstelle für die Kontakte der jeweils 

zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten fungieren und Informationen von 

diesen Behörden, gegebenenfalls auch von Behörden auf regionaler und lokaler 

Ebene, sammeln. Die zentralen Verbindungsbüros sollten außerdem für die 

Koordinierung und den Informationsaustausch zuständig sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, eine bereits bestehende Behörde als 

ihr zentrales Verbindungsbüro zu benennen. Diese Verbindungsbüros sollten den 

zentralen Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten außerdem alle krisenrelevanten 

Informationen übermitteln, und zwar möglichst in Echtzeit. 
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(29) Die vorliegende Verordnung sollte die Möglichkeit der Kommission, eine 

Bewertung der Frage vorzunehmen, ob es angebracht ist, im Einklang mit den 

internationalen Rechten und Pflichten der Union gemäß der Verordnung (EU) 

2015/479 des Europäischen Parlaments und des Rates13 Beschränkungen für die 

Ausfuhr von Waren einzuführen, unberührt lassen. 

(30) Die vorliegende Verordnung sollte die im Einklang mit der Verordnung (EG) 

Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates14 getroffenen 

Maßnahmen unberührt lassen. 

(31) Diese Verordnung lässt die Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen 

Parlaments und des Rates15, in der harmonisierte Mindestvorschriften festgelegt 

sind, um sicherzustellen, dass Dienste, die für die Aufrechterhaltung essenzieller 

gesellschaftlicher Funktionen oder wirtschaftlicher Tätigkeiten wesentlich sind, im 

Binnenmarkt ungehindert erbracht werden, um die Resilienz kritischer 

Einrichtungen, die solche Dienste erbringen, zu stärken und die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden zu 

verbessern, und ergänzt sie. 

                                                 
13 Verordnung (EU) 2015/479 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2015 über eine gemeinsame Ausfuhrregelung (ABl. L 83 vom 27.3.2015, 
S. 34). 

14 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 671). 

15  Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2008/114/EG des Rates (ABl. L 333 vom 27.12.2022, 
S. 164). 
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(32) Um besser auf potenzielle künftige Krisen, die schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr und die 

Freizügigkeit, einschließlich von Arbeitnehmern, haben oder Störungen der 

Lieferketten für Waren und Dienstleistungen im Binnenmarkt verursachen 

könnten, vorbereitet zu sein und widerstandsfähiger zu sein, sollte die Kommission 

die Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausarbeitung freiwilliger Krisenprotokolle 

ermutigen und unterstützen. Den Wirtschaftsteilnehmern sollte es freistehen, zu 

entscheiden, ob sie sich an solchen freiwilligen Krisenprotokollen beteiligen. Die 

Teilnahme an der Ausarbeitung solcher freiwilliger Krisenprotokolle sollte keinen 

unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verursachen. In den freiwilligen 

Krisenprotokollen sollten die spezifischen Parameter der zu erwartenden 

Störungen sowie eine Zuweisung der spezifischen Rollen jedes einzelnen 

Teilnehmers, eine Beschreibung der Mechanismen zur Aktivierung solcher 

Protokolle und die damit verbundenen Maßnahmen festgelegt werden. Die 

einschlägigen Interessenträger, einschließlich Behörden der Mitgliedstaaten, 

Einrichtungen und sonstige Stellen der Union, Organisationen der 

Zivilgesellschaft oder andere einschlägige Organisationen, können ebenfalls in die 

Ausarbeitung solcher freiwilligen Krisenprotokolle einbezogen werden. Bei der 

Festlegung der Parameter für die zu berücksichtigenden Störungen sollten die 

Wirtschaftsteilnehmer auf ihre bisherigen Erfahrungen mit Beschränkungen des 

freien Verkehrs und Unterbrechungen der Lieferkette, die durch verschiedene 

Krisen verursacht wurden, zurückgreifen können. 
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(33) Um die Erfahrungen aus früheren Krisen zu nutzen, sollte die Kommission 

Schulungsprogramme und -materialien für öffentliche und private 

Interessenträger, einschließlich Wirtschaftsteilnehmer, ausarbeiten und verwalten. 

Die Teilnahme an solchen Schulungsprogrammen und an Simulationen sollte 

freiwillig bleiben. 

(34) Diese Verordnung sollte im Rahmen der Krisenvorsorge die Antizipation von 

Ereignissen und Krisen auf der Grundlage laufender Analysen in Bezug auf 

kritische Bereiche der Wirtschaft des Binnenmarkts und der andauernden 

zukunftsorientierten Arbeiten der Union ermöglichen, für die es möglich wäre, 

Stresstests und -simulationen durchzuführen. Insbesondere sollte die Kommission 

Szenarien und Parameter für bestimmte Industriezweige entwickeln, die die mit 

einer Krise verbundenen besonderen Risiken erfassen. Um die Krisenvorsorge 

aller Akteure sicherzustellen, müssen Vorschriften für Stresstests festgelegt 

werden, die mindestens alle zwei Jahre durchgeführt werden sollten. In diesem 

Zusammenhang sollte die Kommission die Ausarbeitung von Strategien für die 

Krisenvorsorge, einschließlich Strategien für die Krisenkommunikation und den 

Austausch von Informationen über in schwierigen Situationen geltende 

Beschränkungen, erleichtern und fördern. Die Ermittlung der 

Schwerpunktsektoren sollte auf bestehenden indikatorgestützten Instrumenten 

beruhen, mit denen die Entwicklung der Lieferketten in der Union überwacht 

wird, um potenzielle Notlagen zu ermitteln, wobei einschlägige spezifische 

Kriterien wie Handelsströme, Nachfrage und Angebot, Konzentration des 

Angebots, Erzeugung und Erzeugungskapazitäten in der Union und weltweit auf 

verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette und die wechselseitigen 

Abhängigkeiten zwischen den Wirtschaftsteilnehmern zu berücksichtigen sind. 
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(35) Es sollte möglich sein, Informationen über Ad-hoc-Warnmeldungen zur 

Frühwarnung über das Netz auszutauschen, das zwischen den zentralen 

Verbindungsbüros der Mitgliedstaaten und dem Verbindungsbüro auf 

Unionsebene eingerichtet wurde. Solche Ad-hoc-Warnmeldungen zur 

Frühwarnung sollten der Kommission bei erheblichen Sicherheitsvorfällen 

übermittelt werden, damit die Union die Entwicklung einer potenziellen, 

unmittelbar drohenden oder andauernden Krise besser verfolgen kann und so ein 

höheres Maß an Vorsorge für den Fall des Entstehens oder der Entwicklung einer 

Krise gewährleistet wird. 

www.parlament.gv.at



 

 30 

(36) Um dem außergewöhnlichen Charakter und den potenziell weitreichenden Folgen 

▌für das ▌Funktionieren des Binnenmarkts während des Überwachungsmodus für 

den Binnenmarkt oder des Notfallmodus für den Binnenmarkt Rechnung zu 

tragen, sollten dem Rat gemäß Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ausnahmsweise 

Durchführungsbefugnisse für die Aktivierung des Überwachungsmodus für den 

Binnenmarkt oder des Notfallmodus für den Binnenmarkt übertragen werden. Der 

Durchführungsrechtsakt des Rates für die Aktivierung des Überwachungsmodus 

für den Binnenmarkt sollte Elemente enthalten, die untrennbar mit der Bewertung 

der Erfüllung der Voraussetzungen für die Aktivierung verbunden sind, nämlich 

eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen der betreffenden Krise auf den 

freien Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie die Freizügigkeit, einschließlich 

von Arbeitnehmern, im Binnenmarkt und auf seine Lieferketten, eine Liste der 

Waren und Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung, die für die 

Aufrechterhaltung essenzieller gesellschaftlicher Funktionen oder wirtschaftlicher 

Tätigkeiten im Binnenmarkt unerlässlich sind, und die zu ergreifenden 

Überwachungsmaßnahmen. Erfordert die Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt außerdem die Annahme einer Liste krisenrelevanter Waren oder 

krisenrelevanter Dienstleistungen oder beider, so sollte diese Liste gleichzeitig mit 

der Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt angenommen werden und 

daher untrennbar mit dieser Aktivierung verbunden sein. Aus diesem Grund 

sollten dem Rat Durchführungsbefugnisse für die Annahme dieser Liste 

krisenrelevanter Waren oder krisenrelevanter Dienstleistungen und deren 

Aktualisierung übertragen werden. Es sollte möglich sein, den 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt oder den Notfallmodus für den 

Binnenmarkt durch einen Durchführungsrechtsakt des Rates auf einen Vorschlag 

der Kommission auszuweiten. Sollte sich herausstellen, dass keiner der beiden 

Modi aktiviert sein muss, sollte der jeweilige Modus deaktiviert werden.  
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▌ 

(37) Um sicherzustellen, dass der Ausschuss angemessene Informationen über einen 

potenziellen Binnenmarkt-Notfall erhält, muss eine Überwachung vorgesehen 

werden. Eine solche Überwachung sollte sich auf Lieferketten oder Waren und 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung beziehen, für die der 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt aktiviert wurde, und die Freizügigkeit 

von Personen, die an der Herstellung und Lieferung solcher Waren und 

Dienstleistungen beteiligt sind. Die Überwachung der Lieferketten für Waren und 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung sollte von den zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Ersuchen um freiwillige 

Bereitstellung von Informationen über Faktoren durchgeführt werden, die sich 

auf die Verfügbarkeit der ausgewählten Waren und Dienstleistungen von 

entscheidender Bedeutung auswirken, wie Erzeugungskapazität, Verfügbarkeit der 

erforderlichen Arbeitskräfte, Lagerbestände, Beschränkungen bei den Lieferanten, 

Diversifizierungs- und Substitutionsmöglichkeiten, Nachfragebedingungen und 

Engpässe.  
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Das Ersuchen um freiwillige Bereitstellung von Informationen im Rahmen einer 

solchen Überwachung sollte an alle Akteure entlang der jeweiligen Lieferkette für 

Waren und Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung und an andere 

einschlägige Interessenträger gerichtet werden, die im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten niedergelassen sind. Die Erhebung von Informationen über 

Störungen des freien Verkehrs bei den Wirtschaftsteilnehmern entlang der 

Lieferketten für Waren und Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung ist 

besonders wichtig, da der Mangel an geeigneten Arbeitskräften eine der 

Hauptursachen für Unterbrechungen der Lieferketten ist. Die Überwachung von 

Störungen der Freizügigkeit von Personen, die an der Herstellung und Lieferung 

von Waren und Dienstleistungen beteiligt sind, durch die Behörden der 

Mitgliedstaaten sollte weit gefasst werden und sich auf Arbeitnehmer, 

Dienstleister, Unternehmensvertreter und andere Personen erstrecken, die an 

Forschung, Entwicklung und Inverkehrbringen von Waren beteiligt sind. Die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten die erhobenen Informationen 

über die zentralen Verbindungsbüros an die Kommission und den Ausschuss 

übermitteln. Diese Informationen sollten es dem Ausschuss ermöglichen, die 

Kommission in Bezug auf die Notwendigkeit der Aktivierung des Notfallmodus für 

den Binnenmarkt zu beraten.  
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(38) Bei nationalen Maßnahmen, die nicht gemäß dieser Verordnung harmonisiert sind 

und die als Reaktion auf einen Binnenmarkt-Notfall den freien Warenverkehr und 

die Freizügigkeit oder den freien Dienstleistungsverkehr bei Binnenmarkt-

Notfällen betreffen, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese 

Maßnahmen in vollem Einklang mit dem AEUV und anderen Bestimmungen des 

Unionsrechts wie der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates16 sowie den Richtlinien 2004/38/EG17, 2005/36/EG18, 

2006/123/EG19 und (EU) 2015/153520 des Europäischen Parlaments und des Rates 

stehen. Wenn die Mitgliedstaaten solche Maßnahmen erlassen, sollten diese 

gerechtfertigt sein und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der 

Nichtdiskriminierung im Einklang mit dem Unionsrecht entsprechen.

                                                 
16  Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union (ABl. 
L 141 vom 27.5.2011, S. 1). 

17  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 

18  Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22). 

19  Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36). 
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Darüber hinaus sollten solche Maßnahmen im Einklang mit diesen Grundsätzen 

keinen unnötigen Verwaltungsaufwand verursachen, und die Mitgliedstaaten 

sollten alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um den Verwaltungsaufwand zu 

begrenzen, der durch Maßnahmen verursacht wird, die als Reaktion auf einen 

Binnenmarkt-Notfall erlassen wurden. Zudem sollten solche Maßnahmen die 

Situation in den Grenzregionen und Gebieten in äußerster Randlage gebührend 

berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf grenzüberschreitend erwerbstätige 

Personen. Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen zur Reaktion auf einen 

Binnenmarkt-Notfall, die den freien Verkehr einschränken, aufheben, sobald sie 

nicht mehr erforderlich sind. Im Allgemeinen wären nationale Maßnahmen zur 

Beschränkung des freien Verkehrs, die nicht im Rahmen dieser Verordnung 

harmonisiert sind, grundsätzlich nicht mehr gerechtfertigt oder verhältnismäßig, 

wenn der Notfallmodus für den Binnenmarkt deaktiviert wird, und sollten daher 

aufgehoben werden. 
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(39) Diese Verordnung sollte nicht so ausgelegt werden, dass Beschränkungen des 

freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und der Freizügigkeit, die dem AEUV 

oder anderen Bestimmungen des Unionsrechts zuwiderlaufen, genehmigt oder 

gerechtfertigt werden. Beispielsweise sollte die Tatsache, dass einige 

Beschränkungen während eines Notfallmodus für den Binnenmarkt ausdrücklich 

verboten sind, nicht als Rechtfertigung solcher Beschränkungen außerhalb dieses 

Modus oder als Rechtfertigung für andere mögliche, mit dem Unionsrecht 

unvereinbare Beschränkungen, die durch diese Verordnung nicht ausdrücklich 

verboten sind, ausgelegt werden. 

(40) In Artikel 21 AEUV ist das Recht der Unionsbürger festgelegt, sich im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen und in den 

Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei 

zu bewegen und aufzuhalten. Die genauen Bedingungen und Beschränkungen 

betreffend dieses Recht sind in der Richtlinie 2004/38/EG festgelegt. In der 

genannten Richtlinie sind die allgemeinen Grundsätze, die für diese 

Beschränkungen gelten, und die Gründe festgelegt, die zur Rechtfertigung solcher 

Maßnahmen herangezogen werden können. Zu den Gründen zählen Belange der 

öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit. In diesem Zusammenhängen 

können Beschränkungen des freien Verkehrs gerechtfertigt sein, wenn sie 

verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sind. Mit der vorliegenden Verordnung 

sollen keine zusätzlichen Gründe für die Beschränkung des Rechts auf 

Freizügigkeit vorgesehen werden, die über die in Kapitel VI der Richtlinie 

2004/38/EG vorgesehenen hinausgehen.  
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(41) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zur Erleichterung 

der Freizügigkeit und sonstige Maßnahmen, die sich auf die Freizügigkeit 

auswirken, beruhen auf Artikel 21 AEUV und ergänzen die Richtlinie 2004/38/EG 

im Falle eines Binnenmarkt-Notfalls. Diese Maßnahmen sollten nicht dazu 

führen, dass Beschränkungen des freien Verkehrs, die den Verträgen oder 

anderen Rechtsvorschriften der Union zuwiderlaufen, genehmigt oder 

gerechtfertigt werden. 

(42) In Artikel 45 AEUV ist das Recht der Arbeitnehmer auf Freizügigkeit 

vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften 

vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen festgelegt. Artikel 46 AEUV ist 

die Rechtsgrundlage für den Erlass von Maßnahmen, die erforderlich sind, um die 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 45 AEUV herzustellen. Die 

vorliegende Verordnung enthält Bestimmungen, die die bestehenden Maßnahmen 

ergänzen, damit im Falle eines Binnenmarkt-Notfalls die Freizügigkeit weiter 

gestärkt, die Transparenz erhöht und Amtshilfe geleistet werden kann. Zu diesen 

Maßnahmen gehört die Einrichtung und Bereitstellung zentraler Anlaufstellen für 

Arbeitnehmer und ihre Vertreter in den Mitgliedstaaten und auf Unionsebene im 

Überwachungs- und im Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß dieser 

Verordnung. 
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(43) Es ist angezeigt, bestimmte nationale Maßnahmen zu verbieten, die die 

Freizügigkeit oder den freien Dienstleistungsverkehr beschränken und die 

während eines Binnenmarkt-Notfalls oder als Reaktion darauf nicht verhängt 

werden sollten, weil sie offensichtlich unverhältnismäßig sind. Daher sollten 

solche Maßnahmen der Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund dieser 

Harmonisierungsvorschriften und nicht des AEUV oder anderer 

Rechtsvorschriften der Union bewertet werden.  

(44) Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten davon absehen, Maßnahmen zu erlassen, 

die zu Diskriminierung, die auf der Staatsangehörigkeit oder im Falle von 

Unternehmen auf dem Ort des eingetragenen Geschäftssitzes, der 

Hauptverwaltung oder der Hauptniederlassung beruht, führen. 

(45) Die Mitgliedstaaten sollten davon absehen, Maßnahmen zu ergreifen, die es 

Personen, die das Recht auf Freizügigkeit genießen, unmöglich machen, in ihren 

Wohnsitzmitgliedstaat zurückzukehren, wenn sie sich beim Ausbruch einer Krise 

in einem anderen Mitgliedstaat befinden.  
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(46) Die Mitgliedstaaten sollten davon absehen, Maßnahmen zu ergreifen, die es 

Personen, die das Recht auf Freizügigkeit genießen, unmöglich machen, aus 

zwingenden familiären Gründen in andere Mitgliedstaaten zu reisen, wenn eine 

solche Reise in dem Mitgliedstaat, der die Maßnahme ergreift, unter denselben 

Umständen weiterhin erlaubt ist. 

(47) Diese Verordnung sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ihren 

Staatsangehörigen und Einwohnern im Falle von Binnenmarkt-Notfällen die 

Rückkehr in ihr Hoheitsgebiet zu gestatten. Um solche Reisen zu erleichtern, 

sollten es andere Mitgliedstaaten diesen Staatsangehörigen und Einwohnern 

gestatten, ihr Hoheitsgebiet zu verlassen, um in den Mitgliedstaat zu reisen, dessen 

Staatsangehörigkeit sie besitzen bzw. in dem sie ihren Wohnsitz haben, oder durch 

ihr Hoheitsgebiet zu reisen, um den Mitgliedstaat zu erreichen, dessen 

Staatsangehörigkeit sie besitzen bzw. in dem sie ihren Wohnsitz haben. 
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(48) Beschränkungen des freien Verkehrs, auch in Form von 

Verwaltungsanforderungen und -verfahren wie Anmelde-, Registrierungs- oder 

Genehmigungsverfahren, sind verboten, es sei denn, sie stehen mit dem 

Unionsrecht im Einklang. Wenn gerechtfertigte und verhältnismäßige 

Verwaltungsanforderungen und -verfahren im Einklang mit dem Unionsrecht 

erlassen wurden, sollten die Mitgliedstaaten bei einem Binnenmarkt-Notfall der 

Erleichterung der Einhaltung dieser Anforderungen und der Bearbeitung dieser 

Verfahren für Personen, die an der Herstellung oder Lieferung krisenrelevanter 

Waren oder Dienstleistungen beteiligt sind, Vorrang einräumen. Zu diesem Zweck 

und wenn dies erforderlich ist, um den freien Verkehr solcher 

Dienstleistungserbringer oder bestimmter Kategorien von 

Dienstleistungserbringern zu erleichtern, sollte die Kommission entsprechende 

Vorkehrungen treffen, einschließlich digitaler Lösungen und Vorlagen.  
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(49) In dieser Verordnung werden Verpflichtungen zur Gewährleistung der 

Transparenz in Bezug auf nationale Maßnahmen festgelegt, die während eines 

Notfallmodus für den Binnenmarkt erlassen werden und das Recht auf 

Freizügigkeit einschränken. Alle derartigen Beschränkungen sollten mit dem 

Unionsrecht, insbesondere mit der Richtlinie 2004/38/EG, im Einklang stehen. 

Diese Verpflichtungen sollten bestehende Informations- oder Mitteilungspflichten, 

die weiterhin gelten, unberührt lassen. Die Freizügigkeit ist für das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts von wesentlicher Bedeutung. Die Erfahrungen 

aus der COVID-19-Krise haben gezeigt, dass Beschränkungen des Rechts auf 

Freizügigkeit Ausstrahlungseffekte auf alle anderen Grundfreiheiten haben 

können. Fehlende Informationen über krisenbedingte Beschränkungen der 

Freizügigkeit können Unionsbürgern und Wirtschaftsteilnehmern bei der 

Steuerung ihrer Tätigkeiten während einer Krise zusätzliche Schwierigkeiten 

bereiten. Derzeit gibt es kein geltendes Transparenzsystem, das Unionsbürgern 

und Wirtschaftsteilnehmern Informationen über Beschränkungen der 

Freizügigkeit liefert.  
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Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten den 

Wortlaut der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit denen die 

Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit als Reaktion auf eine Krise eingeschränkt 

wird, sowie entsprechende Änderungen umgehend nach ihrer Annahme mitteilen. 

Dem Wortlaut der Vorschriften sollten die Gründe für diese Maßnahmen, 

einschließlich der Gründe, aus denen hervorgeht, dass die Maßnahmen 

gerechtfertigt und verhältnismäßig sind, alle zugrunde liegenden 

wissenschaftlichen oder sonstigen Angaben, die ihren Erlass stützen, der 

Anwendungsbereich der Maßnahmen, der Zeitpunkt der Annahme und 

Anwendung sowie die Dauer der Maßnahmen beigefügt sein. Um sicherzustellen, 

dass die Unionsbürger und Wirtschaftsteilnehmer zuverlässige Informationen 

über Beschränkungen des freien Verkehrs erhalten können, sollten die 

Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit so bald wie möglich eindeutige, umfassende und 

aktuelle Informationen zur Verfügung stellen, in denen die Maßnahmen, 

insbesondere ihr Anwendungsbereich, ihr Geltungsbeginn und ihre Dauer, 

erläutert werden. Diese Information sollten auch der Kommission übermittelt 

werden. Auf dieser Grundlage sollte die Kommission die einschlägigen 

Informationen auf einer speziellen Website veröffentlichen, die in allen 

Amtssprachen der Union verfügbar ist. 

▌ 
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(50) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen spezifischen Notfallmaßnahmen für 

den Binnenmarkt nur dann angewandt werden, wenn dies für die Reaktion auf einen 

bestimmten Binnenmarkt-Notfall unerlässlich ist, sollten diese Maßnahmen nur ▌ im 

Wege von Durchführungsrechtsakten der Kommission aktiviert werden können, in 

denen die Gründe für ihre Aktivierung und die krisenrelevanten Waren oder 

Dienstleistungen anzugeben sind, für die diese Maßnahmen gelten. 

(51) Um außerdem die Verhältnismäßigkeit der Durchführungsrechtsakte und die 

gebührende Berücksichtigung der Rolle der Wirtschaftsteilnehmer im 

Zusammenhang mit dem Krisenmanagement sicherzustellen, sollte die Kommission 

nur ▌ auf die Aktivierung der Notfallmaßnahmen für den Binnenmarkt 

zurückgreifen, sofern der Rat einen Notfallmodus für den Binnenmarkt aktiviert 

hat und wenn die Wirtschaftsteilnehmer nicht in der Lage sind, innerhalb einer 

angemessenen Frist eine Lösung auf freiwilliger Basis zu finden („zweistufige 

Aktivierung“). In jedem derartigen Durchführungsrechtsakt und in Bezug auf alle 

besonderen Aspekte einer Krise sollte die Notwendigkeit der Aktivierung von 

Notfallmaßnahmen für den Binnenmarkt angegeben werden. 
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(52) Um eine genaue Bewertung der Frage zu ermöglichen, ob die Einführung 

spezifischer Notfallmaßnahmen für den Binnenmarkt die Verringerung 

schwerwiegender Engpässe bei krisenrelevanten Waren oder Dienstleistungen 

oder der unmittelbaren Gefahr derartiger Engpässe bei einem Binnenmarkt-

Notfall ermöglichen würde, sollte die Kommission in der Lage sein, von 

Wirtschaftsteilnehmern in Lieferketten für krisenrelevante Waren und 

Dienstleistungen Informationen anzufordern. Diese Auskunftsersuchen sollten 

gegebenenfalls Folgendes betreffen: Produktionskapazitäten und Lagerbestände 

in Bezug auf krisenrelevante Waren in Produktionsstätten, die sich in der Union 

sowie in Ländern außerhalb der Union befinden, die diese Wirtschaftsteilnehmer 

betreiben, mit denen sie Verträge geschlossen haben oder von denen sie 

Lieferungen beziehen, den Zeitplan oder eine Schätzung der erwarteten 

Produktionsleistung für die bevorstehenden drei Monate für jede Produktionsstätte 

in der Union und in Ländern außerhalb der Union, die diese 

Wirtschaftsteilnehmer betreiben oder mit denen sie Verträge geschlossen haben, 

sowie Einzelheiten zu einschlägigen Unterbrechungen oder Engpässen in 

Lieferketten. Um sicherzustellen, dass der Mitgliedstaat, in dem sich die 

Produktionsstätten des Wirtschaftsteilnehmers befinden, umfassend einbezogen 

wird, sollte die Kommission diesem Mitgliedstaat umgehend eine Kopie des 

Auskunftsersuchens übermitteln, und auf Verlangen der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats sollte die Kommission die von ihr erlangten Informationen mit 

sicheren Mitteln an diesen Mitgliedstaat weitergeben.  
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(53) Auskunftsersuchen an die Wirtschaftsteilnehmer sollten von der Kommission nur 

dann gestellt werden, wenn die für eine angemessene Reaktion auf den Binnenmarkt-

Notfall erforderlichen Informationen, z. B. solche, die für die Beschaffung durch die 

Kommission für oder im Namen der Mitgliedstaaten oder für die Schätzung der 

Produktionskapazitäten von Herstellern krisenrelevanter Waren, bei denen die 

Lieferketten gestört wurden, benötigt werden, der Kommission noch nicht vorliegen 

und nicht aus öffentlich zugänglichen Quellen oder aufgrund von freiwillig 

gemachten Angaben eingeholt werden können. Stellt die Kommission im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts ein Auskunftsersuchen, so sollte sie sicherstellen, dass 

der Nutzen für das öffentliche Interesse die möglichen Unannehmlichkeiten für 

die betroffenen Wirtschaftsteilnehmer überwiegt. Die Kommission sollte den 

Aufwand berücksichtigen, den ein solches Auskunftsersuchen insbesondere für 

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit sich 

bringen könnte, und die Fristen für die Beantwortung entsprechend festlegen. 

Wenn die Bearbeitung eines Auskunftsersuchens durch einen 

Wirtschaftsteilnehmer dessen Geschäftstätigkeit erheblich stören könnte, sollte es 

diesem Wirtschaftsteilnehmer gestattet sein, die Bereitstellung der angeforderten 

Informationen zu verweigern. Der Wirtschaftsteilnehmer sollte verpflichtet sein, 

der Kommission die Gründe für die Verweigerung der verlangten Auskünfte 

mitzuteilen. Diese Gründe sollten insbesondere das Risiko der Haftung für 

Verstöße gegen vertragliche Geheimhaltungspflichten aufgrund von Verträgen, 

die dem Recht eines Drittstaats unterliegen, und im Falle von Waren, die im 

Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit verwendet werden können, 

einschließlich nationaler Reserven, das Risiko der Offenlegung von Informationen 

im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit umfassen. 

www.parlament.gv.at



 

 45 

 

(54) Die maximale Frist für die Beantwortung eines Auskunftsersuchens durch einen 

Wirtschaftsteilnehmer sollte 20 Arbeitstage betragen. Die konkrete jeweilige Frist 

sollte von Fall zu Fall festgelegt werden und könnte unter bestimmten Umständen 

kürzer sein. Der Wirtschaftsteilnehmer sollte die Möglichkeit haben, eine 

einmalige Verlängerung zu beantragen, durch die – vorbehaltlich der 

ausdrücklichen Zustimmung der Kommission – die Gesamtfrist über 

20 Arbeitstage hinaus verlängert werden könnte. Es sollte vorgesehen werden, dass 

jeder Antrag eines Wirtschaftsteilnehmers auf Fristverlängerung bei der 

Kommission gemäß den in der Einzelentscheidung festgelegten Modalitäten für 

die Kommunikation gestellt wird. Außerdem sollte vorgesehen werden, dass die 

ursprüngliche Frist bis zur Beantwortung des Antrags auf Fristverlängerung 

durch die Kommission in vollem Umfang anwendbar ist. 
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(55) Die Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt sollte erforderlichenfalls 

auch ermöglichen, dass die Anwendung bestimmter Krisenreaktionsverfahren 

ausgelöst wird, die Anpassungen der Vorschriften für die Konzeption, die 

Herstellung, die Konformitätsbewertung und das Inverkehrbringen von Waren ▌, die 

harmonisierten Unionsvorschriften unterliegen, sowie der Vorschriften für die 

Waren, die dem allgemeinen Rahmen für die Produktsicherheit unterliegen, 

vorsehen. Diese Krisenreaktionsverfahren sollten es ermöglichen, dass als 

krisenrelevant eingestufte Waren in Notfällen rasch in Verkehr gebracht werden 

können. Bei harmonisierten Waren sollten die für die Konformitätsbewertung 

zuständigen Stellen ▌ der Konformitätsbewertung von krisenrelevanten Waren 

gegenüber allen anderen anhängigen Anträgen für andere Erzeugnisse Vorrang 

einräumen. ▌ Die zuständigen nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten sollten in 

Fällen, in denen es bei den Konformitätsbewertungsverfahren für krisenrelevante 

Waren zu unangemessenen Verzögerungen kommt, die Möglichkeit haben, das 

Inverkehrbringen derartiger Waren, die die geltenden 

Konformitätsbewertungsverfahren nicht durchlaufen haben, auf dem jeweiligen 

Markt zu genehmigen, sofern sie die geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllen. 

Diese Genehmigungen sollten nur im Hoheitsgebiet des ausstellenden Mitgliedstaats 

gelten, bis ihre Gültigkeit im Wege eines Durchführungsrechtsakts der 

Kommission auf das Gebiet der Union ausgedehnt wird. Die Gültigkeit derartiger 

Zulassungen, die eine Abweichung von den Konformitätsbewertungsverfahren 

darstellen, sollte auf die Dauer des Notfallmodus für den Binnenmarkt begrenzt sein.  
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Um die Erhöhung des Angebots an harmonisierten und nicht harmonisierten 

krisenrelevanten Waren zu erleichtern, sollten zudem bestimmte Flexibilitäten in 

Bezug auf den Mechanismus der Konformitätsvermutung bzw. die Vermutung der 

Konformität mit dem allgemeinen Sicherheitsgebot eingeführt werden. Bei einem 

Binnenmarkt-Notfall sollten sich die Hersteller von krisenrelevanten Waren auch auf 

nationale und internationale Normen stützen können, die ein gleichwertiges 

Schutzniveau wie die ▌ europäischen Normen bieten, deren Fundstellen im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden. In Fällen, in denen es 

keine derartigen europäischen Normen gibt oder ihre Einhaltung durch die Störungen 

des Binnenmarkts übermäßig erschwert wird, sollte die Kommission ausschließlich 

in Bezug auf harmonisierte krisenrelevante Waren gemeinsame technische 

Spezifikationen erlassen können, die eine Konformitätsvermutung bieten, um den 

Herstellern gebrauchsfertige technische Lösungen an die Hand zu geben. 
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(56) Die Einführung dieser krisenrelevanten Anpassungen an die einschlägigen 

sektorspezifischen harmonisierten Unionsvorschriften erfordert gezielte 

Anpassungen der folgenden 16 Rechtsakte: der Richtlinien 2000/14/EG21, 

2006/42/EU22, 2010/35/EU23, ▌ 2014/29/EU24, 2014/30/EU25, ▌ 2014/33/EU26, 

2014/34/EU27, 2014/35/EU28, 2014/53/EU29, 2014/68/EU30 des Europäischen 

Parlaments und des Rates sowie der Verordnungen (EU) 2016/42431, (EU) 

                                                 
21  Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende 
Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 
Maschinen (ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1).  

22  Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 
über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (ABl. L 157 
vom 9.6.2006, S. 24). 

23  Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2010 
über ortsbewegliche Druckgeräte und zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 
76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG (ABl. L 165 
vom 30.6.2010, S. 1). 

24  Richtlinie 2014/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung einfacher Druckbehälter auf dem Markt (Neufassung) (ABl. L 96 vom 
29.3.2014, S. 45). 

25  Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung) (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79).  

26  Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge und 
Sicherheitsbauteile für Aufzüge (Neufassung) (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 251). 

27  Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und 
Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen (Neufassung) (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 309). 

28  Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung) (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 357). 

29  Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62). 

30  Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
von Druckgeräten auf dem Markt (Neufassung) (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 164).  

31  Verordnung (EU) 2016/424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG (ABl. L 81 vom 
31.3.2016, S. 1). 
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2016/42532, (EU) 2016/42633, (EU) Nr. 305/201134, (EU) 2023/98835 und (EU) 

2023/123036 des Europäischen Parlaments und des Rates. Die Änderungen, mit 

denen in jedem der jeweiligen Rechtsakte Verfahren für Notfallmaßnahmen 

festgelegt werden, sollten erst dann anwendbar werden, wenn sie tatsächlich 

aktiviert werden. Die Aktivierung der Notfallverfahren im Rahmen der einzelnen 

Rechtsakte sollte von der Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß 

dieser Verordnung abhängig gemacht werden und auf die als krisenrelevante Waren 

eingestuften Erzeugnisse sowie die Dauer des Binnenmarkt-Notfalls beschränkt 

sein. 

                                                 
32  Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 
89/686/EWG des Rates (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 51). 

33  Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 99). 

34  Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 
vom 4.4.2011, S. 5). 

35  Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
(EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. L 135 vom 23.5.2023, S. 1). 

36  Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates 
(ABl. L 165 vom 29.6.2023, S. 1). 
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(57) In Fällen, in denen erhebliche Risiken für das Funktionieren des Binnenmarkts 

bestehen, oder bei schwerwiegenden und anhaltenden Engpässen bei oder einer 

außergewöhnlich hohen Nachfrage nach krisenrelevanten Waren ▌ können sich 

Maßnahmen auf Unionsebene zur Sicherstellung der Verfügbarkeit krisenrelevanter 

Waren, z. B. vorrangige Ersuchen, als unerlässlich für die Sicherstellung des 

ordnungsgemäßen Funktionierens des Binnenmarkts und seiner Lieferketten 

erweisen.  

(58) Die Kommission sollte in der Lage sein, als letztes Mittel zur Aufrechterhaltung 

wesentlicher gesellschaftlicher Funktionen oder wirtschaftlicher Tätigkeiten im 

Binnenmarkt und wenn die Herstellung oder Lieferung bestimmter 

krisenrelevanter Waren durch andere Maßnahmen nicht erreicht werden könnte, 

Ersuchen an in der Union niedergelassene Wirtschaftsteilnehmer zu richten, 

bestimmte krisenrelevante Waren herzustellen oder zu liefern. Bei der Erteilung 

eines derartigen Ersuchens sollte die Kommission die möglichen negativen 

Auswirkungen auf den Wettbewerb im Binnenmarkt und die Gefahr einer 

Verschärfung von Marktverzerrungen berücksichtigen. Darüber hinaus sollte die 

Auswahl der Empfänger und Begünstigten der Ersuchen diskriminierungsfrei 

erfolgen.  
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(59) Vorrangige Ersuchen sollten auf objektiven, faktischen, messbaren und fundierten 

Daten beruhen. Bei derartigen Ersuchen sollte den berechtigten Interessen der 

Wirtschaftsteilnehmer sowie den Kosten und dem Aufwand für eine Änderung des 

Produktionsablaufs Rechnung getragen werden. In dem vorrangigen Ersuchen 

sollte eindeutig darauf hingewiesen werden, dass die Entscheidung über die 

Annahme oder Ablehnung des Ersuchens vollständig dem Wirtschaftsteilnehmer 

obliegt. Beschließt der Wirtschaftsteilnehmer, das vorrangige Ersuchen 

abzulehnen, so steht es ihm auch frei, zu entscheiden, ob er eine ausdrückliche 

Ablehnung ausspricht und ob er eine Begründung vorlegt, wenn er die 

Kommission über seine Ablehnung unterrichtet.  
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(60) Wenn das Ersuchen angenommen wird, sollte die Verpflichtung, dem vorrangigen 

Ersuchen nachzukommen, Vorrang vor der Erfüllung jeglicher 

Leistungsverpflichtungen nach privatem oder öffentlichem Recht haben. Jedem 

vorrangigen Ersuchen sollte ein fairer und angemessener Preis zugrunde gelegt 

werden. Die Berechnung dieses Preises sollte auf der Grundlage der 

durchschnittlichen Marktpreise der vergangenen Jahre erfolgen können, 

vorbehaltlich einer Begründung jeder Erhöhung bzw. Senkung, z. B. unter 

Berücksichtigung der Inflation oder der Produktionskosten. Angesichts der 

Bedeutung, die der Sicherstellung der Versorgung mit krisenrelevanten Waren 

zukommt, die für die Aufrechterhaltung wesentlicher gesellschaftlicher 

Funktionen oder wirtschaftlicher Tätigkeiten im Binnenmarkt unerlässlich sind, 

sollte die Erfüllung der Verpflichtung, einem vorrangigen Ersuchen 

nachzukommen, keine Haftung für Schäden Dritter nach sich ziehen, die sich aus 

einer Verletzung von dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegenden 

Leistungsverpflichtungen ergeben können, soweit die Verletzung der 

Leistungsverpflichtungen für die Einhaltung der vorgeschriebenen Rangfolge 

erforderlich war. Wirtschaftsteilnehmern, die in den Anwendungsbereich eines 

vorrangigen Ersuchens fallen könnten, sollte es gestattet sein, in den Bedingungen 

ihrer Handelsverträge den möglichen Folgen eines vorrangigen Ersuchens 

Rechnung zu tragen. Unbeschadet der Anwendbarkeit anderer Bestimmungen 

sollte die Haftung für fehlerhafte Produkte gemäß der Richtlinie 85/374/EWG des 

Rates37 von diesem Haftungsausschluss unberührt bleiben.  

                                                 
37  Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte 
Produkte (ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29). 
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(61) Hat der Wirtschaftsteilnehmer ein vorrangiges Ersuchen ausdrücklich 

angenommen und hat die Kommission nach dieser Annahme einen 

Durchführungsrechtsakt erlassen, so sollte der Wirtschaftsteilnehmer alle 

Bedingungen dieses Durchführungsrechtsakts einhalten. Die Nichteinhaltung der 

im Durchführungsrechtsakt festgelegten Bedingungen durch den 

Wirtschaftsteilnehmer sollte zu einem Verlust des Vorteils einer Befreiung von der 

vertraglichen Haftung führen. Handelt es sich um eine vorsätzliche oder grob 

fahrlässige Nichteinhaltung, so kann gegen den Wirtschaftsteilnehmer 

vorbehaltlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auch eine Geldbuße 

verhängt werden. Es sollte nicht möglich sein, Geldbußen gegen 

Wirtschaftsteilnehmer zu verhängen, die ein vorrangiges Ersuchen nicht 

ausdrücklich angenommen haben.  

(62) Wird die Kommission von einem oder mehreren Mitgliedstaaten über Engpässe bei 

krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen oder über ein diesbezügliches Risiko 

unterrichtet, so sollte die Kommission den Mitgliedstaaten empfehlen können▌, 

Maßnahmen zu ergreifen, um für die rasche Erhöhung der Verfügbarkeit 

krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen zu sorgen. Die Kommission sollte die 

Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf die betroffenen 

Wirtschaftsteilnehmer prüfen. Diese Empfehlungen können Maßnahmen 

umfassen, die darauf abzielen, den Ausbau, die Umwidmung oder die Einrichtung 

neuer Produktionskapazitäten für krisenrelevante Waren oder neuer Kapazitäten 

im Zusammenhang mit krisenrelevanten Dienstleistungstätigkeiten zu erleichtern 

und die einschlägigen und geltenden Genehmigungs-, Zulassungs- und 

Registrierungsanforderungen zu beschleunigen. 
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(63) Wird die Kommission von einem oder mehreren Mitgliedstaaten über Engpässe bei 

krisenrelevanten Waren oder krisenrelevanten Dienstleistungen unterrichtet, so 

sollte die Kommission diese Informationen an alle zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten weiterleiten und die Koordinierung der Reaktion straffen. Um die 

Verfügbarkeit bestimmter krisenrelevanter Waren oder krisenrelevanter 

Dienstleistungen während eines Binnenmarkt-Notfalls sicherzustellen und den 

Binnenmarkt-Notfall zu beenden, sollte die Kommission den Mitgliedstaaten unter 

gebührender Berücksichtigung der Grundsätze der Solidarität, der Notwendigkeit 

und der Verhältnismäßigkeit empfehlen können, diese Waren oder 

Dienstleistungen zu verteilen. Die Kommission sollte bei der Koordinierung dieser 

Verteilung Unterstützung bieten. 
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(64) Zusätzlich zu der in der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates38 (im Folgenden „Haushaltsordnung“) vorgesehenen 

Möglichkeit einer gemeinsamen Auftragsvergabe zwischen der Kommission und 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten sollten ein oder mehrere Mitgliedstaaten 

auch die Möglichkeit haben, die Kommission zu ersuchen, für sie oder in ihrem 

Namen ein Beschaffungsverfahren für den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung oder von krisenrelevanten Waren 

und Dienstleistungen einzuleiten, um die Kaufkraft und Verhandlungsposition der 

Kommission im Überwachungsmodus für den Binnenmarkt oder im Notfallmodus 

für den Binnenmarkt zu nutzen. Eine solche Beschaffung sollte den im Wege eines 

Vertrags erfolgenden Erwerb krisenrelevanter Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen sowie den Erwerb oder die Miete oder Pacht von Grundstücken, 

Gebäuden oder anderem unbeweglichem Vermögen durch den öffentlichen 

Auftraggeber von Wirtschaftsteilnehmern umfassen, die von dem öffentlichen 

Auftraggeber zur Bewältigung der Krise ausgewählt wurden. Die Kommission 

sollte das einschlägige Beschaffungsverfahren für oder im Namen der 

Mitgliedstaaten auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen den Parteien 

durchführen können oder als Großhändler auftreten dürfen, indem sie 

Lieferungen und Dienstleistungen kauft und einlagert und an von ihr ausgewählte 

teilnehmende Mitgliedstaaten oder Partnerorganisationen weiterverkauft, spendet 

oder verpachtet.  

                                                 
38 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, 
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, 
(EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 
vom 30.7.2018, S. 1). 
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(65) Während der COVID-19-Krise wurde deutlich, dass die Kommission in der Lage 

sein sollte, krisenrelevante Waren und Dienstleistungen gemeinsam mit Ländern 

außerhalb der Union wie den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Freihandelsassoziation (EFTA) und den europäischen Mikrostaaten zu 

beschaffen. Gemeinsame Beschaffungsverfahren, die für den Erwerb 

krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen oder von Waren und 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung eingeleitet werden, sollten sich 

nicht negativ auf das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken und keine 

Diskriminierung oder Handelsbeschränkung darstellen und auch keine 

Wettbewerbsverzerrungen verursachen oder direkte finanzielle Auswirkungen auf 

den Haushalt der Länder haben, die nicht an dem gemeinsamen 

Beschaffungsverfahren teilnehmen. Außerdem sollte unbedingt sichergestellt 

werden, dass die Mitgliedstaaten ihre Maßnahmen mit Unterstützung der 

Kommission und des Ausschusses koordinieren, bevor Verfahren für die 

Beschaffung krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen eingeleitet werden. 

Während der Notfallphase sollten die Mitgliedstaaten ein System einrichten, das es 

ermöglicht, die unter die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates39 fallenden öffentlichen Auftraggeber zu ermitteln, die in Notfällen 

krisenrelevante Waren und Dienstleistungen beschaffen. Die Mitgliedstaaten 

sollten sich für die Zwecke der Einhaltung der Koordinierungsklausel gemäß 

dieser Verordnung im Hinblick auf die Erhebung und Übermittlung von 

Informationen über laufende und geplante Beschaffungen durch die öffentlichen 

Auftraggeber und Vergabestellen in ihrem Hoheitsgebiet auf die zentralen 

Verbindungsbüros verlassen können. 

                                                 
39  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 
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(66) Die Vereinbarung über die Beschaffung durch die Kommission für einen oder 

mehrere Mitgliedstaat(en) oder in ihrem Namen oder die gemeinsame 

Beschaffung zwischen der Kommission und einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

sollte gegebenenfalls eine Ausschließlichkeitsklausel vorsehen, nach der sich die 

teilnehmenden Mitgliedstaaten verpflichten, die betreffenden krisenrelevanten 

Waren oder krisenrelevanten Dienstleistungen nicht über andere Kanäle zu 

beschaffen und keine parallelen Verhandlungen zu führen. Ist eine solche 

Ausschließlichkeitsklausel vorgesehen, so sollte darin festgelegt werden, dass es 

den teilnehmenden Mitgliedstaaten möglich ist, ihr eigenes 

Beschaffungsverfahren einzuleiten, wenn in den Mitgliedstaaten ein zusätzlicher 

Beschaffungsbedarf besteht und eine solche Beschaffung die laufende 

gemeinsame Beschaffung oder die Beschaffung für die Mitgliedstaaten oder im 

Namen der Mitgliedstaaten nach Einschätzung der Kommission nicht 

beeinträchtigt.  
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Mit der Ausschließlichkeitsklausel soll sichergestellt werden, dass die laufende 

gemeinsame Beschaffung oder Beschaffung für die Mitgliedstaaten oder im 

Namen der Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wird. Die De-minimis-

Beschaffung hat keine Auswirkungen auf diese Beschaffung, weshalb es 

öffentlichen Auftraggebern und Vergabestellen der Mitgliedstaaten gestattet sein 

sollte, Beschaffungsverfahren einzuleiten, die unter den Schwellenwerten der 

Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates40 liegen. Da die Beschaffung durch einen Wirtschaftsteilnehmer, der nicht 

an der laufenden Ausschreibung teilnimmt, die laufende Beschaffung nicht 

untergräbt, sollte die in dieser Verordnung festgelegte Ausschließlichkeitsklausel 

auch nicht für diese Art von Beschaffung gelten. Beschließt ein Mitgliedstaat, sich 

an der gemeinsamen Beschaffung oder an der Beschaffung für oder im Namen 

von Mitgliedstaaten für den Erwerb krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen 

zu beteiligen, so sollte er die in dieser Verordnung vorgesehenen zentralen 

Verbindungsbüros nutzen können, um alle öffentlichen Auftraggeber und 

Vergabestellen in seinem Hoheitsgebiet über die laufende Beschaffung zu 

informieren, die die Anwendung der Ausschließlichkeitsklausel auslöst.  

                                                 
40  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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(67) Transparenz ist ein Grundprinzip für eine wirksame Vergabe öffentlicher 

Aufträge, das den Wettbewerb verbessert, die Effizienz erhöht und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen schafft. Das Europäische Parlament sollte über 

Verfahren für gemeinsame Beschaffungen im Rahmen dieser Verordnung 

unterrichtet werden und auf Antrag Zugang zu den im Rahmen dieser Verfahren 

geschlossenen Verträgen erhalten, sofern die Geheimhaltung und alle 

vertraulichen Daten, die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten und sensible 

Geschäftsinformationen, einschließlich Geschäftsgeheimnissen, angemessen 

geschützt werden. 
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▌ 

(68) Es ist notwendig, den Informationsinhabern Garantien dafür zu bieten, dass die 

Informationen, die sie infolge der Anwendung dieser Verordnung bereitstellen, 

unter Beachtung der Grundsätze der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 

verarbeitet und verwendet werden. Die im Rahmen von Überwachungs-, 

Informations- und Prioritätsanforderungen erhaltenen Informationen werden nur 

von den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und ihren 

Bediensteten, den Behörden der Mitgliedstaaten und ihrem Personal oder von 

Einzelpersonen, einschließlich Mitgliedern und Beobachtern des Ausschusses, 

genutzt. Diese Informationen sollten nur für die Zwecke verwendet werden, für die 

sie angefordert wurden.  

(69) Da der Ausschuss als beratendes Gremium für die Kommission tätig ist, sollte er 

die in den Beschlüssen (EU, Euratom) 2015/44341 und (EU, Euratom) 2015/44442 

der Kommission festgelegten Grundsätze, Standards und Vorschriften der 

Kommission zum Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen einhalten, zu denen unter anderem die 

Bestimmungen über die Verarbeitung und Speicherung solcher Informationen 

zählen. Bedienstete der Kommission und anderer Organe und Einrichtungen der 

Union, die Zugang zu Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit der Arbeit des 

Ausschusses haben, sollten auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit den 

Vertraulichkeitsanforderungen gemäß Artikel 339 AEUV unterliegen. 

                                                 
41 Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über 

Sicherheit in der Kommission (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41). 
42 Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53). 
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 (70) Umfassen die gemäß dieser Verordnung durchzuführenden Tätigkeiten die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, so sollte diese Verarbeitung den 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Union zum Schutz personenbezogener Daten 

entsprechen, insbesondere den Verordnungen (EU) 2016/67943 und (EU) 

2018/172544 des Europäischen Parlaments und des Rates. 

(71) Es ist notwendig, Vorschriften für digitale Instrumente festzulegen, um darauf 

vorbereitet zu sein, zeitnah und effizient auf mögliche künftige Notfälle zu 

reagieren, das anhaltende Funktionieren des Binnenmarkts, den freien Waren-, 

Dienstleistungs- und Personenverkehr in Krisenzeiten und die Verfügbarkeit 

krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen für Bürger, Unternehmen und 

Behörden sicherzustellen. In dieser Verordnung sollten auch Vorschriften für 

digitale Instrumente festgelegt werden, die die Priorisierung und Beschleunigung 

der Genehmigungs-, Registrierungs- oder Anmeldeverfahren gewährleisten, um 

die Freizügigkeit und die sichere Übermittlung und den sicheren 

Informationsaustausch zu erleichtern. Die Kommission und die Mitgliedstaaten 

sollten ihre bestehenden digitalen Instrumente weiterverwenden oder so weit wie 

möglich ausweiten. Ist dies nicht möglich, sollten die Kommission und die 

Mitgliedstaaten, soweit erforderlich und gerechtfertigt, neue digitale Instrumente 

einrichten. Die Kommission sollte die technischen Aspekte dieser Instrumente oder 

Infrastrukturen im Wege von Durchführungsrechtsakten festlegen. 

                                                 
43 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

44 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(72) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der 

Spezifikationen des Notfallrahmens in Bezug auf Vorsorge, Zusammenarbeit, 

Informationsaustausch und Krisenkommunikation für den Überwachungs- und 

den Notfallmodus für den Binnenmarkt übertragen werden. Darüber hinaus 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die Möglichkeit 

übertragen werden, Risikominderungsmaßnahmen, insbesondere 

Verwaltungsvereinbarungen, digitale Instrumente und Vorlagen, zu erlassen, um 

die Freizügigkeit zu erleichtern. Auch sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf die Aktivierung spezifischer 

Notfallmaßnahmen bei einem Notfallmodus für den Binnenmarkt übertragen 

werden, um eine rasche und koordinierte Reaktion zu ermöglichen. Darüber hinaus 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die Festlegung 

technischer Aspekte spezifischer digitaler Instrumente zur Unterstützung der Ziele 

dieser Verordnung übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates45 

ausgeübt werden. 

(73) Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn 

dies in hinreichend begründeten Fällen im Zusammenhang mit den 

Auswirkungen der Krise auf den Binnenmarkt aus Gründen äußerster 

Dringlichkeit erforderlich ist. 

                                                 
45  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(74) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 

„Charta“) anerkannt wurden. Sie wahrt insbesondere das in Artikel 7 der Charta 

verankerte Recht auf Privatsphäre der Wirtschaftsteilnehmer, das Recht auf 

Datenschutz gemäß Artikel 8 der Charta, die unternehmerische Freiheit und die 

Vertragsfreiheit, die durch Artikel 16 der Charta geschützt sind, sowie das 

Eigentumsrecht, das durch Artikel 17 der Charta geschützt ist, das Recht auf 

Kollektivverhandlungen und auf Kollektivmaßnahmen, das durch Artikel 28 der 

Charta geschützt ist, und das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 

unparteiisches Gericht gemäß Artikel 47 der Charta. ▌  

(75) Diese Verordnung sollte die im AEUV verankerte Autonomie der Sozialpartner 

unberührt lassen. 
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(76) Diese Verordnung sollte nicht so ausgelegt werden, dass sie das Recht auf 

Umweltschutz, das Recht auf Kollektivverhandlungen und das Recht auf 

Durchführung kollektiver Maßnahmen gemäß der Charta berührt, einschließlich 

des Rechts der Arbeitskräfte und Beschäftigten, kollektive Maßnahmen zur 

Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen, und des Rechts 

oder der Freiheit zum Streik oder zur Durchführung anderer Maßnahmen, die im 

Rahmen der spezifischen Systeme der Mitgliedstaaten im Bereich der 

Arbeitsbeziehungen nach ihren nationalen Rechtsvorschriften oder ihren 

nationalen Gepflogenheiten vorgesehen sind. 

(77) Andere Rechtsakte der Union, z. B. solche, die die Verpflichtung der 

Wirtschaftsteilnehmer zur Bereitstellung von Daten für öffentliche Stellen 

vorsehen, berühren diese Verordnung nicht. Daher sollten in Fällen, in denen 

auch andere Rechtsakte der Union Bestimmungen über Auskunftsersuchen der 

Kommission enthalten, die denselben Zweck haben wie die in dieser Verordnung 

vorgesehenen, nach der Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt durch 

den Rat nur die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung über 

Auskunftsersuchen gelten. 
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(78) Die Union bekennt sich weiterhin uneingeschränkt zur internationalen Solidarität und 

unterstützt nachdrücklich den Grundsatz, dass alle für notwendig erachteten 

Maßnahmen, die im Rahmen dieser Verordnung getroffen werden, einschließlich der 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um kritische Engpässe zu verhindern oder zu 

beseitigen, zielgerichtet, transparent, angemessen und befristet sind und im Einklang 

mit den Verpflichtungen im Rahmen der Welthandelsorganisation stehen. 

(79) Der Unionsrahmen sollte interregionale Elemente zur Festlegung kohärenter, 

sektorübergreifender und grenzüberschreitender Überwachungs- und 

Notfallmaßnahmen für den Binnenmarkt unter Berücksichtigung insbesondere der 

Ressourcen, Kapazitäten und Anfälligkeiten der benachbarten Regionen, 

insbesondere Grenzregionen, enthalten. 

▌ 
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▌ 

(80) Die Kommission sollte die Funktionsweise und die Wirksamkeit dieser 

Verordnung regelmäßig bewerten und dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Bericht vorlegen, der auch eine Bewertung der Arbeit des Ausschusses, 

Stresstests, Schulungs- und Krisenprotokolle, die Kriterien für die Aktivierung des 

Überwachungsmodus und des Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie den 

Einsatz digitaler Instrumente umfasst. Darüber hinaus sollten innerhalb von vier 

Monaten nach der Deaktivierung des Überwachungsmodus für den Binnenmarkt 

bzw. des Notfallmodus für den Binnenmarkt Berichte vorgelegt werden. Diese 

Berichte sollten eine Bewertung der im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Krise, die zur Aktivierung des Modus 

geführt hat, und insbesondere eine Bewertung der Wirksamkeit dieser 

Maßnahmen enthalten. In diesen Berichten könnten erforderlichenfalls 

Verbesserungsvorschläge gemacht werden, und es könnten ihnen gegebenenfalls 

geeignete Gesetzgebungsvorschläge beigefügt werden. 

▌ 
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(81) Die Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates46 sieht einen Mechanismus für 

bilaterale Gespräche und Meldungen über Probleme, die das Funktionieren des 

Binnenmarkts betreffen, vor. Zur Vermeidung von Doppelregelungen bei der 

Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt sollte die genannte 

Verordnung entsprechend geändert werden. Die Verordnung (EG) Nr. 2679/98 

sollte in keiner Weise die Wahrnehmung der auf Unionsebene und in den 

Mitgliedstaaten anerkannten Grundrechte einschließlich des Rechts oder der 

Freiheit zum Streik oder zur Durchführung anderer Maßnahmen, die im Rahmen 

der jeweiligen Arbeitsbeziehungen in den Mitgliedstaaten nach den 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind, 

berühren. Sie sollte auch das Recht, im Einklang mit den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Tarifverträge auszuhandeln und 

abzuschließen sowie kollektive Maßnahmen zu ergreifen, unberührt lassen. 

                                                 
46 Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates vom 7. Dezember 1998 über das 

Funktionieren des Binnenmarktes im Zusammenhang mit dem freien 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 337 vom 12.12.1998, S. 8). 
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(82) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich das reibungslose und störungsfreie 

Funktionieren des Binnenmarkts durch die Einführung von Überwachungs- und 

Notfallmaßnahmen im gesamten Binnenmarkt zu gewährleisten, damit im 

Krisenfall die Koordinierung der Reaktionsmaßnahmen erleichtert wird, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 

wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Teil I 

Allgemeine Bestimmungen 

Kapitel I 

Gegenstand, Ziele, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen harmonisierter Maßnahmen zur wirksamen 

Antizipation der Auswirkungen von Krisen auf den Binnenmarkt sowie zur 

Vorbereitung und Reaktion darauf geschaffen. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Rahmen soll 

a) den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen, 

einschließlich Arbeitnehmern, garantieren und erleichtern; 

b) die Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen von entscheidender 

Bedeutung und von krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen im 

Binnenmarkt sicherstellen, wenn die Mitgliedstaaten unterschiedliche 

nationale Maßnahmen erlassen haben oder voraussichtlich ergreifen 

werden; 

c) Hindernisse für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 

verhindern. 
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(3) Mit dieser Verordnung wird insbesondere Folgendes festgelegt: 

a) Vorschriften für die Einrichtung und Arbeitsweise eines Notfall- und 

Resilienzausschusses für den Binnenmarkt, der die Kommission bei der 

Antizipation und Vorbeugung der Auswirkungen einer Krise auf den 

Binnenmarkt sowie deren Bewältigung unterstützt und berät, 

▌ 

b) Notfallmaßnahmen zur Antizipation, Planung und Resilienz, 

c) im Überwachungsmodus für den Binnenmarkt Maßnahmen zur Bewältigung 

der Auswirkungen einer drohenden Krise, die über das Potenzial verfügt, sich 

zu einem Binnenmarkt-Notfall zu verschärfen, 
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d) im Notfallmodus für den Binnenmarkt Maßnahmen zur Bewältigung der 

Auswirkungen einer Krise auf den Binnenmarkt, einschließlich Maßnahmen 

zur Erleichterung des freien Verkehrs von Waren, Dienstleistungen und 

Personen, auch Arbeitnehmern, in diesem Modus, 

e) Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge im Überwachungs- und 

Notfallmodus für den Binnenmarkt, 

f) Vorschriften für die Bereitstellung digitaler Instrumente und die 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 72 

 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Waren, Dienstleistungen und Personen, einschließlich 

Arbeitnehmer, im Binnenmarkt. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Arzneimittel im Sinne des Artikels 1 Nummer 2 der Richtlinie 2001/83/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates47; 

b) Medizinprodukte im Sinne des Artikels 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 

2022/123▌; 

c) sonstige medizinische Gegenmaßnahmen im Sinne des Artikels 3 Nummer 10 

der Verordnung (EU) 2022/2371, die in der gemäß Artikel 7 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2022/2372 erstellten Liste aufgeführt sind; 

                                                 
47 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 
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d) Halbleiter im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2023/1781 

des Europäischen Parlaments und des Rates48; 

e) Energieerzeugnisse im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 

2003/96/EG des Rates49, elektrischen Strom im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 

der genannten Richtlinie und andere Erzeugnisse gemäß Artikel 2 Nummer 3 

der genannten Richtlinie; 

f) Finanzdienstleistungen wie Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung und 

Rückversicherung, betrieblichen oder individuellen Altersversorgung, 

Wertpapieren, Geldanlagen, Fonds, Zahlungen und Anlageberatung, 

einschließlich der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates50 aufgeführten Dienstleistungen und Tätigkeiten, 

sowie Abrechnungs- und Clearingtätigkeiten sowie Beratungs-, Vermittlungs- 

und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen; 

                                                 
48 Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung 
des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2021/694 (Chip-Gesetz) (ABl. L 229 vom 18.9.2023, S. 1). 

49 Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51). 

50 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1781;Year2:2023;Nr2:1781&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/96/EG;Year:2003;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/96;Nr:2003;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1781;Year2:2023;Nr2:1781&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/69;Nr:2021;Year:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:229;Day:18;Month:9;Year:2023;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/96/EG;Year:2003;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2003;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
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g) Verteidigungsgüter im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 

2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates51 oder im Sinne des 

nationalen Rechts der Mitgliedstaaten im Einklang mit Unionsrecht. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Buchstaben a, b und c dieses Artikels gelten die 

Artikel 20 bis 23 und Artikel 44 der vorliegenden Verordnung für die unter diesen 

Buchstaben genannten Erzeugnisse. 

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet anderer Rechtsakte der Union mit spezifischen 

Vorschriften für die Krisenreaktion oder das Krisenmanagement, z. B.: 

a) Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates52 

über ein Katastrophenschutzverfahren der Union; 

b) einschlägige Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/479 in Bezug auf die 

Befugnis der Kommission, zu beurteilen, ob die Einschränkung der Ausfuhr 

von Waren im Einklang mit den internationalen Rechten und Pflichten der 

Union angemessen ist; 

                                                 
51 Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 

2009 zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche 
Verbringung von Verteidigungsgütern, ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1. 

52 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 924). 
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c) Verordnungen (EU) 2022/2371 und (EU) 2022/2372 in Bezug auf den EU-

Rahmen für die Gesundheitssicherheit; 

d) Beschluss 2014/415/EU zur Festlegung der Integrierten Regelung für die 

politische Reaktion auf Krisen (IPCR), einschließlich der Rolle der IPCR als 

politische Koordinierungsstelle, und Durchführungsbeschluss (EU) 

2018/1993 zur Festlegung von Vorschriften für die Anwendung dieser 

Regelung. 

(5) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Wettbewerbsvorschriften der Union ▌, 

einschließlich der Kartell‑, Fusions‑ und Beihilfevorschriften. 

▌ 
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(6) Diese Verordnung berührt nicht die Verantwortung der Mitgliedstaaten für den 

Schutz der nationalen Sicherheit oder ihre Befugnis zur Wahrung wesentlicher 

staatlicher Funktionen, einschließlich der Wahrung der territorialen Unversehrtheit 

des Staates und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Insbesondere die 

nationale Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige Verantwortung der einzelnen 

Mitgliedstaaten.  

(7) Diese Verordnung berührt nicht die Ausübung der in der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) genannten Grundrechte. Diese 

Verordnung berührt insbesondere in keiner Weise die Ausübung des Rechts zum 

Streik oder des Rechts zur Durchführung anderer Maßnahmen, die im Rahmen 

der spezifischen Systeme der Mitgliedstaaten im Bereich der Arbeitsbeziehungen 

nach ihren nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind. 

Sie berührt auch nicht das Recht, im Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften 

und Gepflogenheiten Tarifverträge auszuhandeln, abzuschließen und 

durchzusetzen sowie kollektive Maßnahmen zu ergreifen. 

▌ 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Krise“ ein außergewöhnliches, unerwartetes und plötzliches natürliches oder vom 

Menschen verursachtes Ereignis außergewöhnlicher Art und außergewöhnlichen 

Ausmaßes, das sich innerhalb oder außerhalb der Union ereignet, sich 

(möglicherweise) äußerst nachteilig auf das Funktionieren des Binnenmarkts 

auswirkt und den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen oder 

das Funktionieren seiner Lieferketten stört; 

2. „Überwachungsmodus für den Binnenmarkt“ einen Rahmen zur Bewältigung einer 

drohenden Krise, die über das Potenzial verfügt, sich innerhalb der nächsten sechs 

Monate zu einem Binnenmarkt-Notfall zu verschärfen; 

3. „Notfallmodus für den Binnenmarkt“ einen Rahmen zur Bewältigung einer Krise 

mit erheblichen negativen Auswirkungen auf den Binnenmarkt, die den freien 

Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen oder, wenn eine solche 

ernsthafte Störung Gegenstand unterschiedlicher nationaler Maßnahmen ist oder 

sein dürfte, das Funktionieren seiner Lieferketten ernsthaft stören; 
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4. „Bereiche von entscheidender Bedeutung“ die Bereiche, die für die Union und ihre 

Mitgliedstaaten ▌für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ordnung 

oder Gesundheit von entscheidender und grundlegender Bedeutung sind und deren 

Störung, Ausfall, Verlust oder Zerstörung im Fall einer drohenden Krise erhebliche 

negative Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts haben kann; 

5. „Waren von entscheidender Bedeutung“ oder „Dienstleistungen von entscheidender 

Bedeutung“, zusammen „Waren und Dienstleistungen von entscheidender 

Bedeutung“, Waren oder Dienstleistungen, die nicht substituierbar, nicht 

diversifizierbar oder für die Aufrechterhaltung lebenswichtiger gesellschaftlicher 

Funktionen oder wirtschaftlicher Tätigkeiten unerlässlich sind, um das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und seiner Lieferketten in 

Bereichen von entscheidender Bedeutung sicherzustellen, und die in einem vom 

Rat gemäß Artikel 14 Absatz 1 erlassenen Durchführungsrechtsakt aufgeführt 

sind; 

6. „krisenrelevante Waren“ oder „krisenrelevante Dienstleistungen“, zusammen 

„krisenrelevante Waren und Dienstleistungen“, Waren oder Dienstleistungen, die 

nicht substituierbar, nicht diversifizierbar oder für die Aufrechterhaltung 

lebenswichtiger gesellschaftlicher Funktionen oder wirtschaftlicher Tätigkeiten 

unerlässlich sind, um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und 

seiner Lieferketten sicherzustellen, und die für die Reaktion auf eine Krise als 

wesentlich erachtet werden und in einem vom Rat gemäß Artikel 18 Absatz 4 

erlassenen Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind; 

▌ 
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7. „bedeutende Ereignisse“ Ereignisse, die das Funktionieren des Binnenmarkts und 

seiner Lieferketten erheblich stören oder erheblich stören könnten; 

8. „betroffener Wirtschaftsteilnehmer“ einen Wirtschaftsteilnehmer entlang der 

Lieferkette mit der Fähigkeit oder Kapazität, Folgendes herzustellen oder zu 

vertreiben:  

a)  Waren und Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung;  

b)  krisenrelevante Waren oder krisenrelevante Dienstleistungen;  

c)  Bestandteile der unter den Buchstaben a und b genannten Waren; 

9. „Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen“ bzw. „KMU“ 

Kleinstunternehmen sowie kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen im 

Sinne des Artikels 2 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission53. 

                                                 
53  Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 

Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36). 
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Kapitel II 

Governance 

Artikel 4 

Notfall- und Resilienzausschuss für den Binnenmarkt 

(1) Es wird ein Notfall- und Resilienzausschuss für den Binnenmarkt (im Folgenden 

„Ausschuss“) eingerichtet. 

(2) Der Ausschuss setzt sich aus einem Vertreter je Mitgliedstaat und einem Vertreter 

der Kommission zusammen. Jeder Mitgliedstaat benennt einen Vertreter und einen 

Stellvertreter. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten je nach Art der Krise 

gegebenenfalls einen sektorspezifischen Ad-hoc-Vertreter benennen. 

(3) Ein Vertreter der Kommission führt den Vorsitz im Ausschuss, und die 

Kommission stellt das Sekretariat des Ausschusses. ▌ 

(4) Der Vorsitz des Ausschusses (im Folgenden „Vorsitz“) lädt einen Vertreter des 

Europäischen Parlaments als ständigen Beobachter in den Ausschuss ein.  
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(5) Der Vorsitz kann auf Ad-hoc-Basis Sachverständige einladen, als Beobachter an 

der Arbeit des Ausschusses und an bestimmten Sitzungen teilzunehmen, wenn dies 

unter Berücksichtigung der Tagesordnung der Sitzung von Bedeutung ist. Zu 

diesen Sachverständigen können Vertreter von Wirtschaftsteilnehmern, 

Interessenverbänden und Sozialpartnern gehören.  

(6) Der Vorsitz lädt die Vertreter anderer krisenrelevanter Stellen auf Unionsebene als 

Beobachter zu den einschlägigen Sitzungen des Ausschusses ein.  

(7) Der Vorsitz lädt Vertreter internationaler Organisationen und von Ländern 

außerhalb der Union zu einschlägigen Sitzungen des Ausschusses im Einklang mit 

den einschlägigen bilateralen oder internationalen Übereinkünften ein. 
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(8) Beobachter haben jedoch kein Stimmrecht und beteiligen sich nicht an der 

Formulierung von Empfehlungen oder Ratschlägen des Ausschusses. 

Gegebenenfalls kann der Vorsitz diese Beobachter ersuchen, Informationen und 

Erkenntnisse beizutragen. 

(9) Der Ausschuss tritt mindestens dreimal im Jahr zusammen. In seiner ersten 

Sitzung gibt sich der Ausschuss auf Vorschlag und im Einvernehmen mit der 

Kommission eine Geschäftsordnung. 

(10) Der Ausschuss kann im Rahmen seiner in Artikel 5 genannten Aufgaben 

Stellungnahmen, Empfehlungen oder Berichte annehmen. Die Kommission trägt 

diesen Stellungnahmen, Empfehlungen oder Berichten auf transparente Weise 

weitestgehend Rechnung. 
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Artikel 5 

Aufgaben des Ausschusses 

(1) Für die Zwecke der Notfallplanung gemäß den Artikeln 9 bis 13 unterstützt und berät 

der Ausschuss die Kommission bei folgenden Aufgaben: 

a) Unterbreitung von Vorschlägen für Vereinbarungen über die 

Verwaltungszusammenarbeit für einen einfacheren Informationsaustausch 

zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten im Überwachungs- und im 

Notfallmodus für den Binnenmarkt, die in dem in Artikel 9 genannten 

Notfallrahmen enthalten wären; 

b) Bewertung von Ereignissen, auf die die Kommission gemäß Artikel 13 und im 

Hinblick auf deren Auswirkungen auf den Binnenmarkt und seine 

Lieferketten von den Mitgliedstaaten aufmerksam gemacht wurde; 

c) Sammeln von Informationen zur Vorausschau eines möglichen Auftretens 

einer Krise, Durchführung von Datenanalysen und Bereitstellung von 

Marktinformationen; 
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d) Konsultation der Vertreter der Wirtschaftsteilnehmer, einschließlich KMU, 

und der Wirtschaftszweige sowie gegebenenfalls der Sozialpartner zur 

Einholung von Marktinformationen im Einklang mit Artikel 43; 

e) Analyse aggregierter Daten, die bei anderen krisenrelevanten Stellen auf 

Unionsebene und internationaler Ebene eingeholt wurden; 

f) Pflege eines Verzeichnisses nationaler und unionsweiter Krisenmaßnahmen, 

die in früheren Krisen mit Auswirkungen auf den Binnenmarkt und seine 

Lieferketten zur Anwendung gekommen sind; 

g) Beratung bei der Ermittlung der zur Antizipierung und Planung zu 

wählenden Maßnahmen bei gleichzeitiger Stärkung der 

Widerstandsfähigkeit des Binnenmarkts und Beratung bei der Umsetzung 

der gewählten Maßnahmen.  
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(2) Für die Zwecke des in Artikel 14 genannten Überwachungsmodus für den 

Binnenmarkt unterstützt und berät der Ausschuss die Kommission bei folgenden 

Aufgaben: 

a) Feststellung, ob die Kriterien für die Aktivierung oder Deaktivierung des 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt erfüllt sind, um zu ermitteln, ob 

und in welchem Ausmaß eine Gefahr im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 besteht; 

▌ 

b) Koordinierung und Erleichterung des Austauschs und der gemeinsamen 

Nutzung von Informationen, auch mit anderen einschlägigen bzw. 

krisenrelevanten Stellen auf Unionsebene sowie gegebenenfalls mit Ländern 

außerhalb der Union, mit einem besonderen Augenmerk auf Länder der 

Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), Kandidatenländer und 

Entwicklungsländer, sowie mit internationalen Organisationen; 

▌ 

c) Analyse und Erörterung der Auswirkungen der Krise auf den Binnenmarkt 

unter gebührender Berücksichtigung der Lage in den Grenzregionen, um 

mögliche Lösungen zu finden.  
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(3) Für die Zwecke des in Artikel 18 genannten Überwachungsmodus für den 

Binnenmarkt unterstützt und berät der Ausschuss die Kommission bei folgenden 

Aufgaben: 

a) Analyse krisenrelevanter Informationen, die von den Mitgliedstaaten oder der 

Kommission eingeholt wurden; 

b) Feststellung, ob die Kriterien für die Aktivierung oder Deaktivierung des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt erfüllt sind; 

c) Beratung bei der Ermittlung der zu wählenden Maßnahmen, die zur Reaktion 

auf Unionsebene auf einen Binnenmarkt-Notfall beschlossen wurden, und 

Beratung bei der Durchführung der gewählten Maßnahmen; 

d) Überprüfung der nationalen Krisenmaßnahmen; 
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e) Koordinierung und Erleichterung des Austauschs und der gemeinsamen 

Nutzung von Informationen, auch mit anderen krisenrelevanten Stellen auf 

Unionsebene sowie gegebenenfalls mit Ländern außerhalb der Union, mit 

einem besonderen Augenmerk auf EFTA-Länder, Kandidatenländer und 

Entwicklungsländer, sowie mit internationalen Organisationen;  

f) Analyse und Erörterung der Auswirkungen der Krise auf den Binnenmarkt 

unter gebührender Berücksichtigung der Lage in den Grenzregionen, um 

mögliche Lösungen zu finden; 

g) gegebenenfalls Erstellung einer Liste der Kategorien von Personen, die an 

der Herstellung oder Lieferung krisenrelevanter Waren und 

Dienstleistungen beteiligt sind und für die gemeinsame Vorlagen und 

Formulare festgelegt werden müssen, die von den Mitgliedstaaten auf 

freiwilliger Basis verwendet werden können. 
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(4) Die Kommission stellt die Beteiligung an der Arbeit des Ausschusses aller für die 

jeweilige Krise relevanten Stellen auf Unionsebene sicher. Der Ausschuss arbeitet 

gegebenenfalls eng mit anderen krisenrelevanten Stellen auf Unionsebene und dem 

durch die Verordnung (EU) 2024/...+54 eingesetzten Europäischen Ausschuss für 

kritische Rohstoffe zusammen und stimmt sich eng mit ihnen ab. Die Kommission 

sorgt für die Koordinierung mit den Maßnahmen, die durch andere Mechanismen der 

Union, z. B. das Katastrophenschutzverfahren der Union (UCPM), die Integrierte 

Regelung für die politische Reaktion auf Krisen (IPCR), den EU-Rahmen für 

Gesundheitssicherheit und den Europäischen Rahmen für kritische Rohstoffe, 

durchgeführt werden. Der Ausschuss stellt den Informationsaustausch mit dem 

Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen im Rahmen des UCPM und 

mit der Unterstützungsfähigkeit „Integrierte Lageeinschätzung und -auswertung“ 

im Rahmen der IPCR sicher. 

▌ 

(5) Der Ausschuss nimmt in Zusammenarbeit mit der Kommission einen jährlichen 

Tätigkeitsbericht an und legt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. 

▌ 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte Nummer der im Dokument PE‑CONS 78/23 

(2023/0079(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 
54 Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Schaffung eines Rahmens zur Gewährleistung einer sicheren und nachhaltigen 
Versorgung mit kritischen Rohstoffen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 und (EU) 2019/1020 (ABl. L, ELI: … ). 
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Artikel 6 

Notfall- und Resilienzdialog 

(1) Um den Dialog zwischen den Organen der Union zu intensivieren und für mehr 

Transparenz, Rechenschaftspflicht und Koordinierung zu sorgen, kann der 

zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments die Kommission in ihrer 

Eigenschaft als Vorsitz des Ausschusses auffordern, vor dem Ausschuss des 

Europäischen Parlaments zu erscheinen, um Informationen zu allen Fragen zu 

liefern, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, insbesondere 

nach jeder Sitzung des Ausschusses und nach jeder Deaktivierung des 

Überwachungs- oder Notfallmodus für den Binnenmarkt. 

(2) Das Europäische Parlament wird so bald wie möglich über alle gemäß dieser 

Verordnung vorgeschlagenen oder erlassenen Durchführungsrechtsakte des Rates 

unterrichtet. 

(3) Die Kommission trägt den Aspekten, die im Zusammenhang mit den im Zuge des 

Notfall- und Resilienzdialogs geäußerten Standpunkten aufkommen, sowie 

etwaigen einschlägigen Entschließungen des Europäischen Parlaments 

Rechnung.  

▌ 
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Artikel 7 

Notfall- und Resilienzplattform 

(1)  Die Kommission richtet eine Plattform der Interessenträger ein, um einen 

branchenspezifischen Dialog und Partnerschaften zu begünstigen und hierzu die 

wichtigsten Interessenträger, nämlich Wirtschaftsteilnehmer, Sozialpartner, 

Forscher und die Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Insbesondere bietet die 

Plattform interessierten Kreisen Funktionen für Folgendes: 

a) Meldung freiwilliger Tätigkeiten, die für die erfolgreiche Reaktion auf einen 

Binnenmarkt-Notfall erforderlich sind, 

b)  Bereitstellung von wissenschaftlicher Beratung, Stellungnahmen und 

Berichten zu krisenrelevanten Themen,  

c)  Beitrag zum Austausch von Informationen und bewährten Verfahren, 

insbesondere in Bezug auf den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen 

und Personen und die Vermeidung unterschiedlicher nationaler 

Maßnahmen, die zu grenzüberschreitenden Beschränkungen führen 

könnten. 
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(2)  Die Kommission und der Ausschuss berücksichtigen bei der Durchführung dieser 

Verordnung die Ergebnisse des branchenspezifischen Dialogs und der in Absatz 1 

genannten Partnerschaften sowie alle relevanten Beiträge der Interessenträger 

gemäß dem genannten Absatz. 

Artikel 8 

Verbindungsbüros 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt ein zentrales Verbindungsbüro. 

(2) Das zentrale Verbindungsbüro eines Mitgliedstaats ist für die Kontakte, die 

Koordinierung und den Informationsaustausch mit folgenden Stellen zuständig:  

a) den zentralen Verbindungsbüros der anderen Mitgliedstaaten und dem 

Verbindungsbüro auf Unionsebene gemäß Absatz 4; 

b) den jeweils zuständigen Behörden in diesem Mitgliedstaat, insbesondere mit 

den in Artikel 24 genannten nationalen zentralen Anlaufstellen.  
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(3) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung sammelt das 

zentrale Verbindungsbüro eines Mitgliedstaats Beiträge der jeweils zuständigen 

Behörden dieses Mitgliedstaats. 

(4) Die Kommission benennt ein ▌Verbindungsbüro auf Unionsebene ▌. 

(5) Das Verbindungsbüro auf Unionsebene stellt die Koordinierung und den 

Informationsaustausch, auch den Austausch von krisenrelevanten Informationen, 

mit den zentralen Verbindungsbüros der Mitgliedstaaten für die Verwaltung des 

Überwachungs- und des Notfallmodus für den Binnenmarkt sicher. 
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Titel II 

Notfallplanung für den Binnenmarkt 

Artikel 9 

Notfallrahmen 

(1) Die Kommission kann unter gebührender Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Ausschusses und der Beiträge der auf Unionsebene tätigen einschlägigen Stellen 

einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der detaillierten Modalitäten für 

einen Notfallrahmen erlassen, der die Krisenvorsorge, die Zusammenarbeit, den 

Informationsaustausch und die Krisenkommunikation für den Überwachungs- und 

den Notfallmodus für den Binnenmarkt betrifft. In diesem Durchführungsrechtsakt 

werden die Modalitäten für Folgendes festgelegt: 

a) die Zusammenarbeit zwischen den ▌zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und den Einrichtungen auf Unionsebene während des 

Überwachungs- und des Notfallmodus für den Binnenmarkt ▌;  

b)  ▌den sicheren Informationsaustausch; 

c) ein koordiniertes Konzept für die ▌Krisenkommunikation im Überwachungs- 

und des Notfallmodus für den Binnenmarkt gegenüber der Öffentlichkeit mit 

einer koordinierenden Rolle der Kommission. 

▌ 
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(2) Der in Absatz 1 genannte Durchführungsrechtsakt wird nach dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 45 Absatz 2 erlassen. 

(3) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen für Vorkehrungen für die 

rechtzeitige Zusammenarbeit und einen sicheren Informationsaustausch zwischen der 

Kommission, den auf Unionsebene tätigen einschlägigen Stellen und den 

Mitgliedstaaten in Bezug auf Folgendes: 

a) Verzeichnis der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, der gemäß 

Artikel 8 benannten zentralen Verbindungsbüros und der in Artikel 24 

genannten zentralen Anlaufstellen, ihrer Kontaktdaten sowie der ihnen 

zugewiesenen Aufgaben und Zuständigkeiten während des Überwachungs- und 

des Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß dieser Verordnung nach 

nationalem Recht; 

b) Konsultation der Vertreter der Wirtschaftsteilnehmer ▌, einschließlich KMU, 

zu ihren Initiativen und Maßnahmen zur Abmilderung und Bewältigung 

möglicher Binnenmarkt-Notfälle; 
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c) Konsultation der Sozialpartner zu den Auswirkungen ihrer Initiativen und 

Maßnahmen zur Abmilderung und Bewältigung einer möglichen Krise auf 

die Freizügigkeit der Arbeitnehmer; 

d) Zusammenarbeit auf technischer Ebene im Überwachungs- und im 

Notfallmodus für den Binnenmarkt ▌; 

e) Risiko- und Notfallkommunikation mit einer koordinierenden Rolle der 

Kommission unter ▌Berücksichtigung bereits bestehender Strukturen. 

(4) Um das Funktionieren des gemäß Absatz 1 festgelegten Rahmens sicherzustellen, 

kann die Kommission Stresstests, Simulationen sowie Überprüfungen während 

und nach der Durchführung von Maßnahmen mit den Mitgliedstaaten 

durchführen und den auf Unionsebene tätigen zuständigen Stellen und den 

Mitgliedstaaten vorschlagen, den Rahmen nach Bedarf zu aktualisieren. 
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(5) Um den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in einem Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu fördern und zu erleichtern, unterstützt die Kommission die 

Mitgliedstaaten bei der Koordinierung ihrer Bemühungen um die Festlegung 

einheitlicher digitaler Formulare für die Zwecke der Anmeldung, Registrierung 

oder Genehmigung von Tätigkeiten, die zwischen den Mitgliedstaaten 

durchgeführt werden. 

Artikel 10 

Freiwillige Krisenprotokolle 

(1)  Der Ausschuss kann der Kommission empfehlen, die Ausarbeitung freiwilliger 

Krisenprotokolle durch die Wirtschaftsteilnehmer zur Bewältigung von Krisen im 

Notfallmodus für den Binnenmarkt einzuleiten. 

(2)  Die Kommission fördert und erleichtert die Ausarbeitung dieser freiwilligen 

Krisenprotokolle durch die Wirtschaftsteilnehmer. Die Wirtschaftsteilnehmer 

können auf freiwilliger Basis entscheiden, ob sie sich an den freiwilligen 

Krisenprotokollen beteiligen.  
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(3)  Die freiwilligen Krisenprotokolle enthalten Folgendes: 

a)  die spezifischen Parameter der Störung, der mit dem freiwilligen 

Krisenprotokoll begegnet werden soll, und die damit verfolgten Ziele; 

b)  die Rolle der einzelnen Teilnehmer im Rahmen des freiwilligen 

Krisenprotokolls und die vorbereitenden Maßnahmen, die sie ergreifen 

müssen, sobald der Notfallmodus für den Binnenmarkt aktiviert wurde, um 

die Krise abzumildern und darauf zu reagieren; 

c)  ein klares Verfahren zur Bestimmung des Zeitpunkts der Aktivierung und 

des Zeitraums, in dem die Maßnahmen ergriffen werden müssen, sobald das 

Krisenprotokoll aktiviert wurde; 

d)  Maßnahmen zur Abmilderung und Bewältigung von möglichen Krisen im 

Notfallmodus für den Binnenmarkt, die strikt auf das für ihre Bewältigung 

erforderliche Maß beschränkt sind. 
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(4)  Die Kommission bezieht gegebenenfalls die Behörden der Mitgliedstaaten sowie 

die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union in die Ausarbeitung der 

freiwilligen Krisenprotokolle ein. Die Kommission kann gegebenenfalls auch 

Organisationen der Zivilgesellschaft oder andere einschlägige Organisationen 

hinzuziehen. 

▌ 

 

Artikel 11 

Schulungen und Simulationen 

(1) Die Kommission entwickelt und organisiert für das Personal der zentralen 

Verbindungsbüros in regelmäßigen Abständen Schulungen in den Bereichen 

Krisenvorsorge und -koordinierung, Zusammenarbeit und Informationsaustausch. 

Sie organisiert Simulationen, an denen das Personal der zentralen Verbindungsbüros 

aller Mitgliedstaaten beteiligt ist und die auf möglichen Notfallszenarien im 

Binnenmarkt basieren. 
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(2) Die Kommission entwickelt und verwaltet insbesondere ein Schulungsprogramm, 

das sich aus Erfahrungen aus früheren Krisen ableitet, einschließlich Aspekten 

aus dem gesamten Notfallmanagementzyklus, um im Rahmen des Überwachungs- 

oder Notfallmodus für den Binnenmarkt eine zügige Reaktion auf Krisen bieten zu 

können. Dieses Programm kann konkret Folgendes umfassen: 

a) Überwachung, Analyse und Bewertung aller einschlägigen Maßnahmen zur 

Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und der 

Freizügigkeit von Personen; 

b) Förderung der Umsetzung bewährter Verfahren auf Unionsebene und auf 

nationaler Ebene sowie gegebenenfalls der von Ländern außerhalb der 

Union und von internationalen Organisationen entwickelten bewährten 

Verfahren; 

c) Entwicklung von Leitlinien zur Verbreitung von Wissen und zur Umsetzung 

verschiedener Aufgaben auf nationaler und gegebenenfalls regionaler und 

lokaler Ebene; 

d) Förderung der Verwendung relevanter neuer Technologien und digitaler 

Werkzeuge zum Zweck der Reaktion auf Binnenmarkt-Notfälle.  
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(3)  Die Kommission entwickelt Schulungsprogramme und -materialien für 

Interessenträger, einschließlich Wirtschaftsteilnehmer, und stellt diese zur 

Verfügung. Falls angezeigt, kann die Kommission Interessenträger zur Teilnahme 

an Schulungen und Simulationen einladen.  

(4) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats kann die Kommission Beratung und 

Unterstützung in Bezug auf Vorsorge- und Reaktionsmaßnahmen bereitstellen, 

wobei die Bedürfnisse und Interessen des betreffenden Mitgliedstaats besonders zu 

berücksichtigen sind. 

Artikel 12 

Stresstests 

(1) Die Kommission führt unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Ausschusses Stresstests durch und koordiniert diese, darunter auch Simulationen, 

die darauf abzielen, eine Krise im Binnenmarkt zu antizipieren und sich darauf 

vorzubereiten.  
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(2) Konkret geht die Kommission in diesem Zusammenhang folgenden Aufgaben nach: 

a) Entwicklung von Szenarien und Parametern in einem spezifischen Sektor, 

mit denen die mit einer Krise verbundenen besonderen Risiken erfasst 

werden, zur Bewertung der potenziellen Auswirkungen auf den freien 

Waren- und Dienstleistungsverkehr und die Freizügigkeit von Personen in 

diesem Sektor; 

b) Erleichterung und Förderung der Entwicklung von Strategien zur 

Krisenvorsorge; 

c) Ermittlung von Risikominderungsmaßnahmen nach Abschluss der 

Stresstests in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren. 

(3) Bei der Bestimmung des in Absatz 2 Buchstabe a genannten spezifischen Sektors 

nutzt die Kommission in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss alle ihr zur 

Verfügung stehenden Instrumente, einschließlich Bestandsaufnahmen. 

www.parlament.gv.at



 

 102 

 

(4) Die Kommission führt regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre Stresstests 

auf Unionsebene durch. Zu diesem Zweck lädt die Kommission das Personal der 

zentralen Verbindungsbüros aller Mitgliedstaaten zur Teilnahme an Simulationen 

ein. Die Kommission kann ferner andere relevante Akteure, die an der Prävention 

von, Vorsorge für und Reaktion auf Binnenmarkt-Notfälle beteiligt sind, zu einer 

Teilnahme auf freiwilliger Basis einladen. 

(5) Auf Antrag von zwei oder mehr Mitgliedstaaten kann die Kommission in 

bestimmten geografischen Gebieten oder Grenzregionen dieser Mitgliedstaaten 

Stresstests durchführen.  

(6) Die Kommission teilt dem Ausschuss die Ergebnisse der gemäß dem vorliegenden 

Artikel durchgeführten Stresstests mit und veröffentlicht diesbezüglich einen 

Bericht. 
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Artikel 13 

Ad-hoc-Warnmeldungen zur Frühwarnung 

(1) Das zentrale Verbindungsbüro eines Mitgliedstaats unterrichtet die Kommission und 

die zentralen Verbindungsbüros der anderen Mitgliedstaaten unmittelbar über alle 

bedeutenden Ereignisse▌. 

(2) Die zentralen Verbindungsbüros und alle zuständigen ▌Behörden der 

Mitgliedstaaten erlassen gemäß dem Unionsrecht und den mit dem Unionsrecht im 

Einklang stehenden nationalen Rechtsvorschriften alle erforderlichen Maßnahmen, 

um die in Absatz 1 genannten Informationen so behandeln zu können, dass die 

Vertraulichkeit gewahrt bleibt und die Sicherheit und die öffentliche Ordnung der 

▌Union und ihrer Mitgliedstaaten sowie die Sicherheit und die geschäftlichen 

Interessen der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer geschützt sind. 
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(3) Bei der Feststellung, ob Ereignisse▌ einer Warnmeldung gemäß Absatz 1 bedürfen 

sollten, berücksichtigt das zentrale Verbindungsbüro eines Mitgliedstaats Folgendes: 

a) die Marktstellung oder die Zahl der von dem Ereignis betroffenen 

Wirtschaftsteilnehmer;  

b) die Dauer oder voraussichtliche Dauer des Ereignisses; 

c) das geografische Gebiet, den Anteil des Binnenmarkts, der von dem Ereignis 

betroffen ist, seine grenzüberschreitenden Auswirkungen sowie seine 

Auswirkungen auf besonders anfällige oder exponierte geografische Gebiete▌ 

wie etwa die Gebiete in äußerster Randlage▌;  

d) die Auswirkungen dieser Ereignisse auf nicht diversifizierbare und nicht 

substituierbare Waren. 
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Titel III 

Überwachung des Binnenmarkts 

Kapitel I 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt 

Artikel 14 

Kriterien für die Aktivierung 

(1) Gelangt die Kommission unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Ausschusses zu der Auffassung, dass die in Artikel 3 Nummer 2 genannten 

Elemente vorliegen, so unterbreitet sie dem Rat einen Vorschlag zur Aktivierung 

des Überwachungsmodus für den Binnenmarkt. Der Rat kann den 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts des Rates aktivieren. Die Dauer der Aktivierung wird im 

Durchführungsrechtsakt festgelegt und beträgt höchstens sechs Monate. Der 

entsprechende Durchführungsrechtsakt enthält Folgendes: 

a) eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen der Krise auf freien Waren- 

und Dienstleistungsverkehr und die Freizügigkeit von Personen, 

einschließlich Arbeitnehmern, im Binnenmarkt sowie auf seine Lieferketten, 

b) eine Liste der betroffenen Waren und Dienstleistungen von entscheidender 

Bedeutung und 

c) die zu treffenden Überwachungsmaßnahmen, einschließlich einer 

Begründung ihrer Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit. 
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(2) Bei der Bewertung, ob die in Artikel 3 Nummer 2 genannten Elemente vorliegen, 

zwecks Feststellung, ob der Überwachungsmodus für den Binnenmarkt aktiviert 

werden muss, berücksichtigen die Kommission und der Rat mindestens die 

folgenden Kriterien: 

a) die voraussichtliche Zeit bis zur erwarteten Aktivierung des Notfallmodus für 

den Binnenmarkt,  

b) die Zahl oder die Marktstellung der Wirtschaftsteilnehmer, die 

voraussichtlich von der Krise betroffen sein werden,  

c) das Ausmaß der voraussichtlichen Auswirkungen der Krise auf Waren und 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung und 

d) das von der Krise voraussichtlich betroffene geografische Gebiet, 

insbesondere die Auswirkungen auf Grenzregionen und Gebiete in äußerster 

Randlage. 

▌ 
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Artikel 15 

Verlängerung und Deaktivierung 

(1) Ist die Kommission der Auffassung, dass die Gründe für die Aktivierung des 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 14 Absatz 1 nach wie vor 

gegeben sind, unterbreitet sie dem Rat unter Berücksichtigung der Stellungnahme 

des Ausschusses einen Vorschlag zur Verlängerung des Überwachungsmodus für 

den Binnenmarkt▌. Vorbehaltlich dringender und außergewöhnlicher Änderungen 

der Umstände bemüht sich die Kommission nach besten Kräften, einen solchen 

Vorschlag spätestens 30 Tage vor Ablauf des Zeitraums zu unterbreiten, für den 

der Überwachungsmodus für den Binnenmarkt aktiviert wurde. Auf der 

Grundlage dieses Vorschlags kann der Rat den Überwachungsmodus für den 

Binnenmarkt im Wege eines Durchführungsrechtsakts des Rates jeweils um 

höchstens sechs Monate verlängern. 

(2) Stellt die Kommission unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses 

fest, dass die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Elemente in Bezug auf einige oder 

alle Überwachungsmaßnahmen oder für einige oder alle Waren und Dienstleistungen 

von entscheidender Bedeutung nicht mehr vorliegen, so unterbreitet sie dem Rat 

einen Vorschlag zur vollständigen oder teilweisen Deaktivierung des 

Überwachungsmodus. Auf der Grundlage dieses Vorschlags kann der Rat den 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts des Rates deaktivieren. 
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▌ 

Kapitel II 

Überwachungsmaßnahmen 

Artikel 16 

Überwachung 

(1) Wurde der Überwachungsmodus gemäß Artikel 14 aktiviert, so überwachen die 

zuständigen ▌Behörden der Mitgliedstaaten die ▌Lieferketten für Waren und 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung sowie die Freizügigkeit von 

Personen, einschließlich der Arbeitnehmer, die an der Herstellung oder 

Bereitstellung solcher Waren und Dienstleistungen beteiligt sind. 

(2) Die Kommission sorgt für standardisierte und sichere Mittel für die Sammlung von 

Informationen, die im Rahmen der in Absatz 1 genannten Überwachung 

gewonnen wurden, sowie für deren aggregierte Verarbeitung ▌auf elektronischem 

Wege. Unbeschadet der im Einklang mit dem Unionsrecht stehenden 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, nach denen solche Informationen, 

einschließlich Geschäftsgeheimnisse, vertraulich zu behandeln sind, wird die 

Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen und von Informationen, die die 

Sicherheit und die öffentliche Ordnung der Union oder ihrer Mitgliedstaaten 

betreffen, sichergestellt. 
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(3) Die Mitgliedstaaten erstellen, aktualisieren und führen soweit möglich ein 

Verzeichnis der in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet ansässigen einschlägigen 

Wirtschaftsteilnehmer, die entlang der Lieferketten für ▌Waren und Dienstleistungen 

von entscheidender Bedeutung tätig sind▌. Der Inhalt dieses Verzeichnisses muss 

stets vertraulich behandelt werden. 

(4) Auf der Grundlage des gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erstellten 

Verzeichnisses richten die zuständigen ▌Behörden der Mitgliedstaaten, wenn die 

Informationen nicht aus anderen Quellen bezogen werden können, Ersuchen um 

eine freiwillige Bereitstellung von Informationen an die wichtigsten 

Wirtschaftsteilnehmer, die entlang der Lieferketten für Waren und Dienstleistungen 

von entscheidender Bedeutung in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet tätig sind. Diese 

Ersuchen enthalten insbesondere die Angabe, welche Informationen über Faktoren, 

die sich auf die Verfügbarkeit der ermittelten Waren und Dienstleistungen von 

entscheidender Bedeutung auswirken, angefordert werden. Jeder 

Wirtschaftsteilnehmer stellt die verlangten Informationen freiwillig im Einklang 

mit den Wettbewerbsvorschriften der Union zum Informationsaustausch bereit. Die 

zuständigen ▌Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln die entsprechenden 

Feststellungen über das jeweilige zentrale Verbindungsbüro unverzüglich an die 

Kommission und den Ausschuss. 
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(5) Die zuständigen ▌Behörden der Mitgliedstaaten tragen dem Verwaltungsaufwand, 

der den Wirtschaftsteilnehmern und insbesondere den KMU durch 

Auskunftsersuchen entstehen kann, gebührend Rechnung und sorgen dafür, dass 

dieser Verwaltungsaufwand so gering wie möglich gehalten und die Vertraulichkeit 

der Informationen gewahrt wird. 

(6) Auf der Grundlage der Informationen, die im Rahmen der gemäß Absatz 1 

durchgeführten Überwachungstätigkeiten eingeholt wurden, legt die Kommission 

dem Ausschuss einen Bericht mit den aggregierten Ergebnissen vor.  
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(7) Die Kommission kann den Ausschuss auffordern, die aggregierten Ergebnisse und 

Entwicklungsaussichten auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß den 

Absätzen 1 und 4 erhaltenen Informationen im Zusammenhang mit ihrer 

Überwachung der Lieferketten für Waren und Dienstleistungen von entscheidender 

Bedeutung zu erörtern, und stellt in diesem Fall die Vertraulichkeit der 

betreffenden Informationen sicher und achtet ihre wirtschaftliche Sensibilität. 

▌ 

(8) Die Kommission kann überdies einschlägige Informationen an die Mitgliedstaaten 

weitergeben, die sie durch andere Mittel oder Systeme der Überwachung erhalten 

hat. 

▌ 
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Titel IV 

Binnenmarkt-Notfall 

Kapitel I 

Notfallmodus für den Binnenmarkt 

Artikel 17 

Kriterien für die Aktivierung 

(1) Bei der Bewertung, ob die in Artikel 3 Nummer 3 genannten Elemente vorliegen, 

zwecks Feststellung, ob der Notfallmodus für den Binnenmarkt aktiviert werden 

muss, prüfen die Kommission und der Rat auf der Grundlage konkreter und 

zuverlässiger Nachweise, ob die Krise ein oder mehrere Hindernisse für den freien 

Waren- und Dienstleistungsverkehr oder die Freizügigkeit von Personen schafft, 

die sich auf mindestens einen Sektor essenzieller gesellschaftlicher Funktionen 

oder wirtschaftlicher Tätigkeiten im Binnenmarkt auswirken.  

Führt die Krise zu einer Störung des Funktionierens der Lieferketten, so prüfen 

die Kommission und der Rat zusätzlich zu den in Unterabsatz 1 genannten 

Kriterien, ob die Waren oder Dienstleistungen diversifiziert oder substituiert 

werden können oder ob die betroffenen Arbeitnehmer ersetzt werden können. 
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(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 berücksichtigen die Kommission und der Rat 

konkret folgende Indikatoren: 

a) die Zahl der gemäß Artikel 13 Absatz 1 gemeldeten bedeutenden Ereignisse, 

b) die Tatsache, dass die Krise ▌zur Aktivierung eines der folgenden 

Mechanismen geführt hat: 

i) eines einschlägigen Krisenreaktionsmechanismus des Rates, 

einschließlich der IPCR,  

ii) des Katastrophenschutzverfahrens der Union (UPCM) oder  

iii) eines der unter dem EU-Rahmen für Gesundheitssicherheit 

eingerichteten Mechanismen, einschließlich des durch die Verordnung 

(EU) 2022/2372 geschaffenen Notfallrahmens, 
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c) eine Schätzung der Zahl oder der Marktstellung der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten und der Marktnachfrage nach diesen oder eine Schätzung der 

Zahl der Anwender, die für die Bereitstellung der betreffenden Waren oder 

Dienstleistungen auf den gestörten Sektor bzw. die gestörten Sektoren des 

Binnenmarkts angewiesen sind, 

d) eine Schätzung der Arten von Waren und Dienstleistungen oder der Zahl der 

von der Krise betroffenen Personen, einschließlich Arbeitnehmer, 

e) die tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen der Krise in Bezug auf 

Ausmaß und Dauer auf essenzielle gesellschaftliche Funktionen oder 

wirtschaftliche Tätigkeiten, die Umwelt und die öffentliche Sicherheit, 

f) die Tatsache, dass die von der Krise betroffenen Wirtschaftsteilnehmer nicht 

in der Lage waren, auf freiwilliger Basis innerhalb einer angemessenen Frist 

eine Lösung für die besonderen Aspekte der Krise zu finden, 

▌ 
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g) die geografischen Gebiete, einschließlich Grenzregionen und Gebieten in 

äußerster Randlage, die von der Krise betroffen sind bzw. betroffen sein 

könnten, einschließlich etwaiger grenzüberschreitender Auswirkungen auf das 

Funktionieren von Lieferketten, die für die Aufrechterhaltung essenzieller 

gesellschaftlicher Funktionen oder wirtschaftlicher Tätigkeiten im 

Binnenmarkt unerlässlich sind, 

h) die Bedeutung der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer für die 

Aufrechterhaltung eines ausreichenden Angebots an den Waren oder 

Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit alternativer Mittel 

für die Bereitstellung dieser Waren oder Dienstleistungen und 

i) das Fehlen von oder Engpässe bei ersatzweise zu verwendenden Waren▌ oder 

Dienstleistungen. 
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Artikel 18 

Aktivierung 

(1) Der Notfallmodus für den Binnenmarkt wird nur aktiviert, wenn die in Artikel 17 

Absatz 1 festgelegten Kriterien erfüllt sind. 

(2) Der Notfallmodus für den Binnenmarkt kann aktiviert werden, ohne dass zuvor der 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt für dieselben Waren oder 

Dienstleistungen aktiviert wurde.  

Die Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt in Bezug auf bestimmte 

Waren und Dienstleistungen steht der Aktivierung oder weiteren Anwendung des 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt und der Anwendung der in Artikel 16 

festgelegten Überwachungsmaßnahmen in Bezug auf dieselben Waren und 

Dienstleistungen nicht entgegen. Wurde der Überwachungsmodus für den 

Binnenmarkt zuvor aktiviert, kann der Notfallmodus für den Binnenmarkt diesen 

teilweise oder vollständig ersetzen.  

(3) Gelangt die Kommission unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Ausschusses zu der Auffassung, dass ein Binnenmarkt-Notfall vorliegt, so 

unterbreitet sie dem Rat einen Vorschlag zur Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt und nimmt gegebenenfalls eine Liste krisenrelevanter Waren und 

Dienstleistungen an. 
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(4) Der Rat kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts des Rates auf der Grundlage 

eines Vorschlags der Kommission den Notfallmodus für den Binnenmarkt aktivieren 

und gegebenenfalls eine Liste krisenrelevanter Waren und/oder krisenrelevanter 

Dienstleistungen annehmen. Die Dauer der Aktivierung wird im 

Durchführungsrechtsakt festgelegt und beträgt höchstens sechs Monate. Die Liste 

der krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen kann im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts des Rates auf Vorschlag der Kommission geändert 

werden. 

▌ 
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Artikel 19 

Verlängerung und Deaktivierung 

(1) Ist die Kommission ▌der Auffassung, dass die Gründe für die Aktivierung des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 17 Absatz 1 nach wie vor 

gegeben sind, unterbreitet sie dem Rat unter Berücksichtigung der Stellungnahme 

des Ausschusses einen Vorschlag zur Verlängerung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt. Vorbehaltlich dringender und außergewöhnlicher Änderungen der 

Umstände bemüht sich die Kommission nach besten Kräften, einen solchen 

Vorschlag spätestens 30 Tage vor Ablauf des Zeitraums zu unterbreiten, für den der 

Notfallmodus für den Binnenmarkt aktiviert wurde. Auf der Grundlage dieses 

Vorschlags kann der Rat den Notfallmodus für den Binnenmarkt im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts des Rates jeweils um höchstens sechs Monate verlängern. 

(2) Liegen dem Ausschuss konkrete und zuverlässige Nachweise dafür vor, dass der 

Notfallmodus für den Binnenmarkt deaktiviert werden sollte, kann er eine 

entsprechende Stellungnahme abgeben und der Kommission übermitteln. Gelangt die 

Kommission unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses zu der 

Auffassung, dass der Binnenmarkt-Notfall nicht mehr vorliegt, so unterbreitet sie 

dem Rat unverzüglich einen Vorschlag zur Deaktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt. 
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(3) Die gemäß den Artikeln 27 bis 35 ▌ergriffenen Maßnahmen treten mit 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt außer Kraft. ▌ 

Kapitel II 

Freier Verkehr bei einem Binnenmarkt-Notfall 

Abschnitt I 

Maßnahmen zur ▌Erleichterung des freien Verkehrs 

Artikel 20 

▌Beschränkungen des freien Verkehrs während des Notfallmodus für den Binnenmarkt 

(1) Unbeschadet des Artikels 21 stellen die Mitgliedstaaten bei der Annahme und 

Anwendung nationaler Maßnahmen in Reaktion auf einen Binnenmarkt-Notfall 

▌sicher, dass diese Maßnahmen ▌mit dem Unionsrecht ▌im Einklang stehen, auch 

in Bezug auf Nichtdiskriminierung, Begründetheit und Verhältnismäßigkeit. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen aufgehoben werden, sobald sie nicht mehr gerechtfertigt oder 

verhältnismäßig sind. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass etwaige Anforderungen, die den 

Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschaftsteilnehmern auferlegt werden, keinen 

unangemessenen oder unnötigen Verwaltungsaufwand verursachen. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger 

und Interessenträger klar und unmissverständlich über Maßnahmen zur 

Einschränkung des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen und der 

Freizügigkeit von Personen, einschließlich Arbeitnehmer und Dienstleister, 

informiert werden, bevor diese in Kraft treten. Die Mitgliedstaaten sorgen für einen 

ständigen Dialog mit den Interessenträgern, einschließlich der Kommunikation mit 

den Sozialpartnern und internationalen Partnern. 
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Artikel 21 

Unzulässige Beschränkungen des Rechts auf freien Verkehr bei einem Binnenmarkt-Notfall 

Während des Notfallmodus für den Binnenmarkt und im Rahmen ihrer Reaktion auf einen 

Binnenmarkt-Notfall sehen die Mitgliedstaaten davon ab, Folgendes einzuführen: 

a) nicht befristete Maßnahmen; 

b) Verbote der unionsinternen Ausfuhr oder andere Maßnahmen gleicher Wirkung für 

krisenrelevante Waren oder Dienstleistungen oder Durchfuhrverbote oder andere 

Maßnahmen gleicher Wirkung für krisenrelevante Waren; 
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c) Maßnahmen zur Beschränkung der unionsinternen Ausfuhr von Waren oder 

Maßnahmen gleicher Wirkung oder Maßnahmen zur Beschränkung der Erbringung 

bzw. des Empfangs von Dienstleistungen▌, wenn diese Beschränkungen zu 

Folgendem führen: 

i) Störungen der Lieferketten für krisenrelevante Waren und Dienstleistungen▌ 

oder 

ii) Engpässen oder der Verschärfung von Engpässen bei diesen Waren und 

Dienstleistungen im Binnenmarkt▌; 

d) Maßnahmen, die zu Diskriminierung zwischen Personen, die nach dem 

Unionsrecht das Recht auf Freizügigkeit genießen, die ▌auf der 

Staatsangehörigkeit oder im Falle von Unternehmen auf dem Ort ihres eingetragenen 

Geschäftssitzes, der Hauptverwaltung oder der Hauptniederlassung beruht, führen; 

▌ 
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e) Maßnahmen, durch die Personen, die nach dem Unionsrecht das Recht auf 

Freizügigkeit genießen, das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie ihren 

Wohnsitz haben, das Recht auf Ausreise aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

in den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie ihren 

Wohnsitz haben oder das Recht auf Durchreise durch einen Mitgliedstaat, um den 

Mitgliedstaat zu erreichen, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie 

ihren Wohnsitz haben, verweigert wird; 

f) Maßnahmen zum Verbot von Geschäftsreisen im Zusammenhang mit Forschung 

und Entwicklung, der Herstellung von ▌krisenrelevanten Waren oder ihrem 

Inverkehrbringen oder den damit verbundenen Kontrollen und Wartungsarbeiten; 

g) Maßnahmen zum Verbot von Reisen zwischen Mitgliedstaaten aus zwingenden 

familiären Gründen, wenn solche Reisen innerhalb des Mitgliedstaats, der die 

betreffende Maßnahme einführt, zulässig sind; 

▌ 
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h) Maßnahmen zur Beschränkung von Reisen von Dienstleistern, 

Unternehmensvertretern und Arbeitnehmern, durch die letztere daran gehindert 

werden, zwischen Mitgliedstaaten zu reisen, um den Ort ihrer Tätigkeit oder ihren 

Arbeitsplatz zu erreichen, wenn innerhalb des Mitgliedstaats, der die betreffende 

Maßnahme einführt, keine solchen Reisebeschränkungen gelten; 

▌ 

i) Maßnahmen zur Beschränkung 

i)  von Reisen von Anbietern krisenrelevanter Dienstleistungen, 

Unternehmensvertretern und Arbeitnehmern, die an der Herstellung 

krisenrelevanter Waren oder an der Erbringung krisenrelevanter 

Dienstleistungen beteiligt sind, oder von Katastrophenschutzkräften oder 

ii)  des Transports der Ausrüstung solcher Katastrophenschutzkräfte zum Ort 

ihrer Tätigkeit. 

▌ 
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Artikel 22 

Abhilfemaßnahmen in Bezug auf die Freizügigkeit von Personen 

(1) Während des Notfallmodus für den Binnenmarkt kann die Kommission zwecks 

Erleichterung der Freizügigkeit von Personen gemäß Artikel 21 Buchstaben f bis i 

im Wege von Durchführungsrechtsakten verwaltungstechnische Vorkehrungen 

treffen oder den Mitgliedstaaten digitale Instrumente zur Verfügung stellen, um es 

ihnen zu erleichtern, in Zusammenarbeit mit den anderen betreffenden 

Mitgliedstaaten und der Kommission die in den entsprechenden Bestimmungen 

genannten Kategorien von Personen zu ermitteln und die dort genannten Fakten 

zu überprüfen. 

(2) Stellt die Kommission während des Notfallmodus für den Binnenmarkt fest, dass die 

Mitgliedstaaten Vorlagen für die Bescheinigung eingeführt haben, dass eine Person 

oder ein Wirtschaftsteilnehmer die im Zusammenhang mit nationalen 

Notfallmaßnahmen festgelegten allgemeinen Anforderungen erfüllt, und ist sie der 

Auffassung, dass die Verwendung unterschiedlicher Vorlagen durch die einzelnen 

Mitgliedstaaten ein Hindernis für den freien Verkehr der betreffenden Personen 

oder Wirtschaftsteilnehmer und ihrer Ausrüstung darstellt, so kann sie ▌im Wege 

von Durchführungsrechtsakten Vorlagen ▌vorgeben, die von den Mitgliedstaaten 

auf freiwilliger Basis verwendet werden können. 
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(3) Unbeschadet des einschlägigen Unionsrechts und der anwendbaren nationalen 

Rechtsvorschriften und Verfahren räumen die Mitgliedstaaten den Melde-, 

Registrierungs- und Genehmigungsverfahren in Bezug auf Anbieter 

krisenrelevanter Dienstleistungen Vorrang ein. 

(4) Die Kommission ermittelt die Kategorien von Personen, die an der Herstellung 

oder Bereitstellung krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen beteiligt sind 

und deren Freizügigkeit erleichtern werden muss, indem nach Konsultation des 

Ausschusses im Wege von Durchführungsrechtsakten Vorlagen festgelegt werden, 

die von den Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis verwendet werden können. 

(5) Die in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. In hinreichend 

begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit den 

Auswirkungen der Krise auf den Binnenmarkt erlässt die Kommission gemäß dem in 

Artikel 45 Absatz 3 genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

▌ 

(6) Die Kommission macht Informationen über die von ihr gemäß dem vorliegenden 

Artikel ergriffenen Abhilfemaßnahmen auf einer eigens eingerichteten Website 

öffentlich zugänglich. 
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Abschnitt II 

Transparenz und administrative Hilfe 

Artikel 23 

Transparenz 

(1) Wurde der Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 Absatz 4 aktiviert, 

so teilen die Mitgliedstaaten den Wortlaut von Notfallmaßnahmen, die sie als 

Reaktion auf die Krise ergriffen haben, unverzüglich und nach ihrer Annahme der 

Kommission und den anderen Mitgliedstaaten über das Verbindungsbüro auf 

Unionsebene mit. Diese Verpflichtung gilt nur, wenn durch die Maßnahmen die 

Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit zwischen den Mitgliedstaaten 

eingeschränkt wird und sie nicht bereits unter eine in anderen Rechtsvorschriften 

der Union vorgesehene Informations- oder Mitteilungspflicht fallen. Diese 

Mitteilungen enthalten  

a) die Gründe für die Maßnahmen, einschließlich der Gründe, aus denen 

hervorgeht, dass die Maßnahmen gerechtfertigt und verhältnismäßig sind, 

sowie alle zugrunde liegenden wissenschaftlichen oder sonstigen Daten, die 

ihre Annahme stützen; 

b) den Anwendungsbereich der Maßnahmen;  

c) das Datum der Annahme, den Geltungsbeginn und die Dauer der 

Maßnahmen ▌. 

▌ 
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(2) Die Mitgliedstaaten können der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 

über das Verbindungsbüro auf Unionsebene den Entwurf der in Absatz 1 

genannten Maßnahmen vor deren Annahme zusammen mit den in Absatz 1 

Buchstaben a bis c genannten Informationen übermitteln. 

(3) Die Übermittlung gemäß Absatz 2 hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die 

betreffenden Maßnahmen zu ergreifen.  

(4) Die Mitgliedstaaten stellen der Öffentlichkeit und gleichzeitig der Kommission so 

bald wie möglich klare, umfassende und zeitnahe Informationen zur Verfügung, 

in denen die in Absatz 1 genannten Maßnahmen erläutert werden. 
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(5) Die Kommission koordiniert den Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten und veröffentlicht auf der Grundlage der gemäß diesem Artikel 

erhaltenen Informationen auf einer eigens dafür vorgesehenen, in allen 

Amtssprachen der Union verfügbaren Website einschlägige Informationen über 

etwaige Beschränkungen der Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit, 

einschließlich Informationen über den Anwendungsbereich und die Dauer der 

betreffenden nationalen Maßnahmen, sowie, soweit möglich, 

Echtzeitinformationen. Die betreffende Website kann eine interaktive Karte mit 

relevanten Echtzeitinformationen über diese Maßnahmen enthalten. 

(6) Die Kommission stellt die gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 erhaltenen 

Informationen dem Ausschuss zur Verfügung. 

(7) Die in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten Informationen sind über ein von der 

Kommission bereitgestelltes gesichertes Instrument zu übermitteln. 

▌ 
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Artikel 24 

Zentrale Anlaufstellen in den Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten betreiben nationale zentrale Anlaufstellen, die den Bürgern, 

Verbrauchern, Wirtschaftsteilnehmern und Arbeitnehmern sowie ihren Vertretern 

Folgendes bieten: 

a) Unterstützung bei der Anforderung und Einholung von Informationen über 

nationale Beschränkungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehr und 

der Freizügigkeit von Personen und Arbeitnehmern, die während dem 

Notfallmodus für den Binnenmarkt eingeführt wurden; 

b) Unterstützung bei der Durchführung von krisenbezogenen Verfahren und 

Formalitäten auf nationaler Ebene, die aufgrund der Aktivierung des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt eingeführt wurden. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bürger, Verbraucher, 

Wirtschaftsteilnehmer und Arbeitnehmer sowie deren Vertreter auf Anfrage über die 

einschlägige zentrale Anlaufstelle von den zuständigen Behörden Informationen 

darüber erhalten können, wie die jeweiligen nationalen Krisenreaktionsmaßnahmen 

im Allgemeinen ausgelegt und angewandt werden. Diese Informationen umfassen 

gegebenenfalls einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden. Sie sind klar und verständlich 

formuliert. Sie sind aus der Ferne und auf elektronischem Wege leicht zugänglich 

und werden auf dem neuesten Stand gehalten. Die Mitgliedstaaten machen die in 

Absatz 1 genannten Informationen auch in einer Amtssprache der Union 

zugänglich, die von einer möglichst großen Zahl grenzüberschreitender Nutzer 

weitgehend verstanden wird, und bemühen sich nach besten Kräften, diese 

Informationen in anderen Amtssprachen der Union bereitzustellen, wobei sie die 

Lage und die Bedürfnisse der Grenzregionen besonders berücksichtigen. 
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Artikel 25 

Zentrale Anlaufstelle auf Unionsebene 

(1) Die Kommission richtet eine zentrale Anlaufstelle auf Unionsebene ein und betreibt 

diese. 

(2) Die zentrale Anlaufstelle auf Unionsebene bietet den Bürgern, Verbrauchern, 

Wirtschaftsteilnehmern und Arbeitnehmern sowie ihren Vertretern Folgendes: 

a) Unterstützung bei der Anforderung und Einholung von Informationen über 

Krisenreaktionsmaßnahmen auf Unionsebene, die während des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt für die Ausübung des freien Waren- und 

Dienstleistungsverkehrs und der Freizügigkeit von Personen, einschließlich 

Arbeitnehmern, relevant sind und sich darauf auswirken;  

b) Unterstützung bei der Durchführung von krisenbezogenen Verfahren und 

Formalitäten, die aufgrund der Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt auf Unionsebene eingeführt wurden; 

c) Aufstellung und Veröffentlichung einer Liste mit allen nationalen 

Krisenmaßnahmen und nationalen Anlaufstellen. 

(3) Der zentralen Anlaufstelle auf Unionsebene werden ausreichende personelle und 

finanzielle Ressourcen zugewiesen. 

www.parlament.gv.at



 

 133 

 

Kapitel III 

Maßnahmen zur Reaktion auf einen Binnenmarkt-Notfall 

Abschnitt I 

Auskunftsersuchen, Notfallverfahren, Produktvorschriften und Vorranganfragen 

Artikel 26 

Erfordernis der zweistufigen Aktivierung 

(1) Die Maßnahmen gemäß diesem Abschnitt werden von der Kommission erst 

erlassen, wenn der Notfallmodus für den Binnenmarkt aktiviert wurde und der Rat 

gemäß Artikel 18 Absatz 4 eine Liste erstellt hat. 

(2) In einem Durchführungsrechtsakt zur Einführung einer Maßnahme gemäß diesem 

Kapitel werden die krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen, für die diese 

Maßnahme gilt, klar und deutlich aufgeführt. Diese Maßnahme gilt nur für die Dauer 

des Notfallmodus für den Binnenmarkt. 
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Artikel 27 

Auskunftsersuchen an Wirtschaftsteilnehmer 

(1) ▌Die Kommission kann die einschlägigen Wirtschaftsteilnehmer in den Lieferketten 

für krisenrelevante Waren oder krisenrelevante Dienstleistungen auffordern, auf 

freiwilliger Basis innerhalb einer bestimmten Frist spezifische Informationen 

bereitzustellen, wenn 

a) schwerwiegende Engpässe bei krisenrelevanten Waren oder krisenrelevanten 

Dienstleistungen oder eine unmittelbare Gefahr solcher Engpässe bestehen;  

b) die angeforderten Informationen unbedingt erforderlich sind, um beurteilen 

zu können, ob eine der in Artikel 28 oder in den Artikeln 34 bis 39 

vorgesehenen Maßnahmen geeignet ist, solche Engpässe oder die 

unmittelbare Gefahr solcher Engpässe zu verringern;  

c) die über den Ausschuss bereitgestellten oder auf anderem Wege von den 

Mitgliedstaaten in der Notfallphase oder im Überwachungsmodus für den 

Binnenmarkt eingeholten Informationen nicht ausreichen, und 

d) die Kommission nicht in der Lage ist, diese Informationen aus anderen 

Quellen einzuholen. 

 Die Kommission prüft nach Konsultation des Ausschusses, ob die in Unterabsatz 1 

genannten Bedingungen erfüllt sind. 
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(2) Die Kommission kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts ein 

Auskunftsersuchen stellen, wenn 

a) der Kommission innerhalb der bestimmten Frist keine Informationen auf 

freiwilliger Basis gemäß Absatz 1 übermittelt werden, oder  

b) die Informationen, die die Kommission durch die freiwillige Bereitstellung 

von Informationen gemäß Absatz 1 oder aus anderen Quellen, die während 

der Notfallphase oder des Überwachungsmodus für den Binnenmarkt zur 

Verfügung stehen, erhält, nach wie vor nicht ausreichen, um zu beurteilen, 

ob die Einführung der in Artikel 28 oder den Artikeln 34 bis 39 festgelegten 

Maßnahmen die schwerwiegenden Engpässe bei krisenrelevanten Waren oder 

krisenrelevanten Dienstleistungen oder die unmittelbare Gefahr solcher 

Engpässe verringern würde und ob solche Maßnahmen ergriffen werden 

sollten.  
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(3) Vor dem Erlass eines Durchführungsrechtsakts gemäß Absatz 2 und unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses geht die Kommission wie 

folgt vor: 

a) Sie bewertet die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit eines solchen 

Auskunftsersuchens im Hinblick auf die Erreichung der in Absatz 1 

Buchstabe b genannten Ziele, und  

b) sie trägt dem Verwaltungsaufwand, den ein solches Ersuchen für die 

betroffenen Wirtschaftsteilnehmer und insbesondere für KMU mit sich 

bringen könnte, gebührend Rechnung und legt die Fristen für die 

Übermittlung der Informationen entsprechend fest.  

www.parlament.gv.at



 

 137 

 

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Auskunftsersuchen sind auf gezielte 

Informationen über Folgendes zu begrenzen: 

a) ▌die Produktionskapazitäten und etwaige Bestände in Bezug auf 

krisenrelevante Waren ▌in Produktionsanlagen in der Union oder in Ländern 

außerhalb der Union, die der einschlägige Wirtschaftsteilnehmer betreibt, mit 

denen er Verträge geschlossen hat oder von denen er Lieferungen bezieht, 

wobei Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse uneingeschränkt zu wahren sind; 

b) soweit verfügbar, den Zeitplan in Bezug auf die erwartete 

Produktionsleistung bei krisenrelevanten Waren in Produktionsanlagen in 

der Union oder in Ländern außerhalb der Union, die der 

Wirtschaftsteilnehmer betreibt oder mit denen er Verträge geschlossen hat, 

für die drei Monate nach Eingang des Auskunftsersuchens; 

c) relevante Störungen oder Engpässe in Lieferketten für krisenrelevante 

Waren oder krisenrelevante Dienstleistungen. 
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(5) In dem Durchführungsrechtsakt, der ein Auskunftsersuchen der Kommission an 

die Wirtschaftsteilnehmer gemäß Absatz 2 vorsieht,  

a) sind die krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen, die für das 

Auskunftsersuchen von Belang sind, anzugeben; 

b) ist die Kategorie der Wirtschaftsteilnehmer, die entlang der Lieferketten für 

krisenrelevante Waren oder krisenrelevante Dienstleistungen tätig sind und 

von dem Auskunftsersuchen betroffen sind, anzugeben;  

c) sind die angeforderten Informationen anzugeben und erforderlichenfalls 

eine Vorlage mit Fragen bereitzustellen, die an die einzelnen einschlägigen 

Wirtschaftsteilnehmer gerichtet werden könnten; 

d) ist nachzuweisen, dass das außergewöhnliche Erfordernis gemäß Absatz 1 

Buchstabe b besteht, für das um die Informationen ersucht wird, und muss 

eine Zusammenfassung der Bewertung gemäß Absatz 3 Buchstabe a 

enthalten sein; 
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e) ist der Zweck des Ersuchens, die beabsichtigte Nutzung der angeforderten 

Informationen und die Dauer dieser Nutzung zu erläutern, und 

f) ist der Zeitrahmen anzugeben, innerhalb dessen der Wirtschaftsteilnehmer 

die Kommission auffordern kann, das Ersuchen zu ändern. 

Das Auskunftsersuchen gemäß dem in Unterabsatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt ist in klarer, prägnanter und verständlicher Sprache 

abzufassen und muss dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen und den 

Anstrengungen Rechnung tragen, die Wirtschaftsteilnehmer unternehmen 

müssen, um die Informationen auf freiwilliger Basis zur Verfügung zu stellen, 

insbesondere wenn es sich um KMU handelt. 

www.parlament.gv.at



 

 140 

 

(6) Nachdem die Kommission das ▌Auskunftsersuchen an die Wirtschaftsteilnehmer im 

Wege eines Durchführungsrechtsakts gemäß Absatz 2 gestellt hat, richtet sie einen 

▌Einzelbeschluss an jeden der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer der in diesem 

Durchführungsrechtsakt genannten Kategorien und fordert sie darin auf, entweder 

die in diesem Durchführungsrechtsakt genannten Informationen bereitzustellen oder 

zu erläutern, weshalb sie diese Informationen nicht bereitstellen können. Die 

Kommission stützt sich nach Möglichkeit auf die von den Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 16 Absatz 3 erstellten einschlägigen und verfügbaren Kontaktlisten der 

betroffenen Wirtschaftsteilnehmer. Die Kommission kann die erforderlichen 

Informationen zu den betreffenden Wirtschaftsteilnehmern, falls angezeigt, auch 

von den Mitgliedstaaten einholen. 
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(7) Die gemäß Absatz 6 angenommenen Beschlüsse der Kommission, die individuelle 

Auskunftsersuchen umfassen, müssen in Bezug auf den Umfang, die Art und die 

Granularität der angeforderten Daten sowie die Häufigkeit des Zugriffs auf diese 

Daten hinreichend begründet und verhältnismäßig und für die Bewältigung des 

Notfalls ▌erforderlich sein.  

Diese Beschlüsse enthalten alle der folgenden Elemente: 

a) einen Verweis auf den ihnen zugrunde liegenden Durchführungsrechtsakt 

gemäß Absatz 2; 

b) eine Beschreibung der Situationen gravierender krisenbedingter Engpässe oder 

einer unmittelbaren Gefahr solcher Engpässe, die Anlass zu dem Beschluss 

gegeben haben; 

c) Garantien für den Datenschutz gemäß Artikel 42, Garantien für die 

Geheimhaltung von sensiblen Geschäftsinformationen sowie Garantien für die 

Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen und den Schutz des geistigen 

Eigentums gemäß Artikel 43 in Bezug auf den Inhalt der Antwort; 
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d) Informationen über die Möglichkeit, den Beschluss im Einklang mit dem 

einschlägigen Unionsrecht vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 

anzufechten; 

e) eine angemessene Frist von höchstens 20 Arbeitstagen, innerhalb derer die 

Informationen bereitzustellen sind oder die Begründung für die Verweigerung 

der Bereitstellung der Informationen vorzulegen ist. 

Bei der Festlegung der in Unterabsatz 2 Buchstabe e genannten Frist 

berücksichtigt die Kommission insbesondere die Größe des betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmers in Bezug auf die Beschäftigten sowie den Aufwand, der für 

die Zusammentragung und Bereitstellung von Informationen erforderlich ist. 

Der Wirtschaftsteilnehmer kann bis zwei Tage vor Ablauf der Frist eine einmalige 

Fristverlängerung beantragen, falls dies aufgrund des Ernstes der Lage 

erforderlich ist. Die Kommission antwortet innerhalb eines Arbeitstages auf einen 

solchen Antrag auf Fristverlängerung.  

 

www.parlament.gv.at



 

 143 

 

(8) Kann die Bearbeitung eines Auskunftsersuchens durch einen 

Wirtschaftsteilnehmer dessen Betrieb erheblich stören, so kann dieser 

Wirtschaftsteilnehmer die Übermittlung der angeforderten Informationen 

verweigern, wobei er der Kommission die Gründe für die Verweigerung mitteilen 

muss. Die Kommission legt weder eine solche Verweigerung der Bereitstellung der 

angeforderten Informationen noch die Gründe für diese Verweigerung offen. 

(9) Die Kommission übermittelt der einschlägigen zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Wirtschaftsteilnehmer niedergelassen 

ist, unverzüglich eine Abschrift des in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Auskunftsersuchens. Auf Antrag dieser zuständigen nationalen Behörde 

übermittelt die Kommission die von dem jeweiligen Wirtschaftsteilnehmer 

erhaltenen Informationen im Einklang mit dem Unionsrecht. 
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(10) Nach Erhalt von Informationen aufgrund eines in den Absätzen 1 und 2 

genannten Auskunftsersuchens geht die Kommission wie folgt vor: 

a) Sie verwendet die Informationen nur in einer Weise, die mit dem Zweck, für 

den um sie ersucht wurde, vereinbar ist; 

b) soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist, stellt sie 

sicher, dass technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, 

durch die die Vertraulichkeit und Integrität der angeforderten 

Informationen, insbesondere personenbezogener Daten, gewahrt und die 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen geschützt werden; 

c) sie löscht die Informationen, sobald sie für den angegebenen Zweck nicht 

mehr erforderlich sind, und unterrichtet den Wirtschaftsteilnehmer und die 

einschlägige zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats 

unverzüglich über die Löschung der Informationen, es sei denn, die 

Archivierung der Informationen ist nach nationalem Recht aus Gründen der 

Transparenz vorgeschrieben. 
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(11) Jeder einschlägige Wirtschaftsteilnehmer oder jede Person, die ordnungsgemäß 

ermächtigt wurde, diesen Wirtschaftsteilnehmer zu vertreten, stellt die angeforderten 

Informationen auf individueller Basis im Einklang mit den Wettbewerbsvorschriften 

der Union über den Informationsaustausch bereit. ▌ 

▌ 

(12) Die in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 45 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. In hinreichend begründeten 

Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Krise 

auf den Binnenmarkt erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 45 Absatz 3 

genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(13) Die gemäß diesem Artikel gestellten Auskunftsersuchen dürfen sich nicht auf 

Informationen beziehen, deren Offenlegung den wesentlichen Interessen der 

nationalen Sicherheit der Mitgliedstaaten zuwiderlaufen würde. 
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▌ 

Artikel 28 

Aktivierung der in den einschlägigen Produktvorschriften der Union vorgesehenen 

Notfallverfahren 

(1) Wurde der Notfallmodus für den Binnenmarkt im Wege eines gemäß Artikel 18 

erlassenen Durchführungsrechtsakts des Rates aktiviert und besteht ein Engpass bei 

bestimmten krisenrelevanten Waren, kann die Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die Notfallverfahren aktivieren, die in den durch die 

▌Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates+55 und die 

Richtlinie (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates++56 geänderten 

Rechtsakten der Union für diese krisenrelevanten Waren vorgesehen sind. In diesen 

Durchführungsrechtsakten sind die krisenrelevanten Waren und Notfallverfahren, die 

Gegenstand der Aktivierung sind, sowie die Gründe für diese Aktivierung, ihre 

Verhältnismäßigkeit und ihre Dauer anzugeben.  

                                                 
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 

Nr. … (2022/0279(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel, 
die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung einfügen. 

55 Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates (…) zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 
(EU) 2016/426, (EU) 2023/988 und (EU) 2023/1230 in Bezug auf Notfallverfahren 
für die Konformitätsbewertung, die Konformitätsvermutung, die Annahme 
gemeinsamer Spezifikationen und die Marktüberwachung aufgrund eines 
Binnenmarkt-Notfalls (ABl. L, ..., …, ELI: ...). 

++  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS Nr. … 
(2022/0280(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel, die 
Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Richtlinie einfügen. 

56 Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates (…) zur 
Änderung der Richtlinien 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2014/29/EU, 
2014/30/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2014/68/EU 
in Bezug auf Notfallverfahren für die Konformitätsbewertung, die 
Konformitätsvermutung, die Annahme gemeinsamer Spezifikationen und die 
Marktüberwachung aufgrund eines Binnenmarkt-Notfalls (ABl. L, …, …, ELI: 
…). 
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(2) Eine Aktivierung von Notfallverfahren gemäß Absatz 1 gilt nur für die Dauer des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 45 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. In hinreichend begründeten 

Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Krise 

auf den Binnenmarkt erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 45 Absatz 3 

genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 
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Artikel 29 

Vorranganfragen 

(1) Die Kommission kann in Ausnahmefällen nach Konsultation der Mitgliedstaaten, 

in denen die Wirtschaftsteilnehmer niedergelassen sind, und unter größtmöglicher 

Berücksichtigung ihres Standpunkts eine Anfrage an einen oder mehrere in der 

Union niedergelassene Wirtschaftsteilnehmer richten, die Herstellung oder 

Lieferung krisenrelevanter Waren anzunehmen und vorrangig zu behandeln (im 

Folgenden „Vorranganfragen“), wenn  

a)  ein schwerwiegender und anhaltender Engpass bei krisenrelevanten Waren 

besteht, die Gegenstand der Anfrage sind, und  

b)  die Herstellung oder Lieferung dieser Waren nicht durch andere in dieser 

Verordnung vorgesehene Maßnahmen, einschließlich der in Artikel 35 oder 

in Titel V genannten Maßnahmen, erreicht werden konnte. 
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(2) Die Kommission weist nach, dass die Wahl der Empfänger und Begünstigten der 

in diesem Artikel genannten Vorranganfragen diskriminierungsfrei ist und mit 

den Wettbewerbsvorschriften der Union im Einklang steht. 

(3) Die Kommission stützt die in diesem Artikel genannten Vorranganfragen auf 

objektive, sachliche, messbare und fundierte Daten, aus denen hervorgeht, dass 

eine solche vorrangige Behandlung unerlässlich ist, um die Aufrechterhaltung 

essenzieller gesellschaftlicher Funktionen oder wirtschaftlicher Tätigkeiten im 

Binnenmarkt sicherzustellen, und berücksichtigt dabei die berechtigten Interessen 

des Wirtschaftsteilnehmers sowie die Kosten und den Aufwand, die für eine 

Änderung des Produktionsablaufs in der Lieferkette erforderlich sind. Die 

Kommission gibt in der Vorranganfrage ausdrücklich an, dass es dem 

Wirtschaftsteilnehmer freisteht, diese Anfrage abzulehnen. 

(4) Hat der Wirtschaftsteilnehmer, an den die Vorranganfrage gemäß Absatz 1 gerichtet 

ist, diese Anfrage ausdrücklich angenommen, so erlässt die Kommission einen 

Durchführungsrechtsakt, in dem Folgendes festgelegt ist: 
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a) die Rechtsgrundlage der Vorranganfrage, die der Wirtschaftsteilnehmer 

einhalten muss; 

b) die Waren, die Gegenstand der Vorranganfrage sind, und die Menge, in der 

sie geliefert werden müssen; 

c) die Fristen, innerhalb deren der Vorranganfrage vollständig nachzukommen 

ist;  

d) die Begünstigten der Vorranganfrage, und 

e) der Verzicht auf die vertragliche Haftung unter den in Absatz 6 festgelegten 

Bedingungen. 

(5)  Vorranganfragen gemäß Absatz 4 sind zu einem fairen und angemessenen Preis 

zu stellen, mit dem den Opportunitätskosten angemessen Rechnung getragen wird, 

die dem Wirtschaftsteilnehmer im Vergleich zu bestehenden 

Erfüllungsverpflichtungen entstehen, indem er der Vorranganfrage nachkommt. 

Vorranganfragen haben Vorrang vor allen früheren privaten oder öffentlichen 

Erfüllungsverpflichtungen nach privatem oder öffentlichem Recht im 

Zusammenhang mit den Waren, die Gegenstand der Vorranganfrage sind.  
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(6)  Der Wirtschaftsteilnehmer, an den eine Vorranganfrage gemäß Absatz 4 gestellt 

wird, haftet nicht für einen Verstoß gegen eine dem Recht eines Mitgliedstaats 

unterliegende Erfüllungsverpflichtung, sofern  

a) der Verstoß gegen die Erfüllungsverpflichtung erforderlich ist, um die 

erforderliche vorrangige Behandlung zu erreichen; 

b) der Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 4 erfüllt wurde, und  

c) die Annahme der Vorranganfrage nicht allein dem Zweck diente, eine 

vorherige Leistungsverpflichtung ungebührlich zu umgehen.  

(7) Die Vorranganfragen dürfen keine Waren umfassen, deren Herstellung oder 

Lieferung den wesentlichen Interessen der nationalen Sicherheit oder 

Verteidigung der Mitgliedstaaten zuwiderlaufen würde. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 152 

 

(8) Die Kommission erlässt den Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 4 im Einklang 

mit dem geltenden Unionsrecht, einschließlich der Grundsätze der Notwendigkeit 

und der Verhältnismäßigkeit, und den völkerrechtlichen Verpflichtungen der 

Union. 

(9) Der Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 4 wird gemäß dem in Artikel 45 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(10) Kommt ein Wirtschaftsteilnehmer, nachdem er eine Vorranganfrage ausdrücklich 

angenommen hat, vorsätzlich oder grob fahrlässig dieser Anfrage nicht nach, so 

kann die Kommission, sofern sie dies als notwendig und verhältnismäßig erachtet, 

im Wege eines Beschlusses eine Geldbuße gegen den betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmer verhängen. Diese Geldbuße beträgt höchstens 100 000 

EUR. Gegen KMU verhängte Geldbußen betragen höchstens 25 000 EUR. 

▌ 
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Artikel 30 

Geldbußen für Wirtschaftsteilnehmer, die einer ausdrücklich angenommenen 

Vorranganfrage nicht nachkommen 

▌ 

(1) Bei der Festsetzung der Höhe der in Artikel 29 Absatz 10 genannten Geldbuße 

berücksichtigt die Kommission die Größe und die wirtschaftlichen Ressourcen des 

betreffenden Wirtschaftsteilnehmers sowie die Art, die Schwere und die Dauer des 

Nichtnachkommens in Bezug auf die angenommene Vorranganfrage und trägt dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Angemessenheit gebührend Rechnung. 

(2) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die unbeschränkte Befugnis zur 

Überprüfung von Beschlüssen, mit denen die Kommission eine Geldbuße gemäß 

Artikel 29 Absatz 10 festgesetzt hat. Er kann die verhängten Geldbußen aufheben, 

herabsetzen oder erhöhen. 
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Artikel 31 

Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen  

(1) Für die Befugnis der Kommission zur Verhängung von Geldbußen gemäß Artikel 29 

Absatz 10 gilt eine zweijährige Verjährungsfrist. 

▌ 

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem die Kommission davon Kenntnis erhält, dass 

einer angenommenen Vorranganfrage nicht nachgekommen wurde. In Fällen, in 

denen angenommenen Vorranganfragen anhaltend oder wiederholt nicht 

nachgekommen wird, läuft die Verjährungsfrist hingegen ab dem Tag, an dem der 

Vorranganfrage nachgekommen wird. 

(3) Jede Maßnahme der Kommission oder der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, die dazu dient, sicherzustellen, dass der Vorranganfrage 

nachgekommen wird, unterbricht die Verjährungsfrist. 

(4) Die Unterbrechung der Verjährungsfrist gilt für alle Parteien, die sich für eine 

Beteiligung an dem Nichtnachkommen verantworten müssen. 
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(5) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die Verjährung tritt jedoch 

spätestens an dem Tag ein, an dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne 

dass die Kommission eine Geldbuße verhängt hat. Diese Frist verlängert sich um den 

Zeitraum, in dem die Verjährungsfrist gehemmt ist, weil gegen den Beschluss der 

Kommission ein Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union anhängig 

ist.  

Artikel 32 

Verjährungsfrist für die Vollstreckung der Zahlung von Geldbußen 

(1) Die Befugnis der Kommission zur Vollstreckung von Beschlüssen nach Artikel 29 

Absatz 10 verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. 

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem der Beschluss rechtskräftig wird. 

(3) Die Verjährungsfrist für die Vollstreckung der Zahlung von Geldbußen wird 

unterbrochen durch 

a) die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der ursprüngliche Betrag der 

Geldbuße geändert oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird, 

b) jede auf Vollstreckung der Geldbuße gerichtete Handlung der Kommission 

oder eines Mitgliedstaats, der auf Ersuchen der Kommission handelt. 
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(4) Bei jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist erneut. 

(5) Die Verjährungsfrist für die Vollstreckung der Zahlung von Geldbußen ruht, solange 

a) eine Zahlungsfrist bewilligt ist; 

b) die Vollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union ausgesetzt ist. 

Artikel 33 

Anspruch auf rechtliches Gehör bei der Verhängung von Geldbußen  

(1) Bevor die Kommission einen Beschluss nach Artikel 29 Absatz 10 erlässt, gibt sie 

dem betreffenden Wirtschaftsteilnehmer Gelegenheit, sich zu Folgendem zu äußern: 

a) der vorläufigen Beurteilung der Kommission, einschließlich der 

Beschwerdepunkte; 

b) den Maßnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorläufigen 

Beurteilung nach Buchstabe a dieses Absatzes treffen könnte. 
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(2) Die betreffenden Wirtschaftsteilnehmer können sich innerhalb einer Frist, die von 

der Kommission in ihrer vorläufigen Beurteilung nach Absatz 1 Buchstabe a gesetzt 

wird und mindestens 21 Tage beträgt, zur vorläufigen Beurteilung der Kommission 

äußern. 

(3) Die Kommission stützt ihre Beschlüsse nur auf Beschwerdepunkte, zu denen sich die 

betreffenden Wirtschaftsteilnehmer ▌äußern konnten. 

(4) Die Verteidigungsrechte des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers ▌werden während 

des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt. Der betreffende Wirtschaftsteilnehmer 

▌hat vorbehaltlich des berechtigten Interesses von Wirtschaftsteilnehmern an der 

Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse das Recht auf Einsicht in die Akte der 

Kommission im Rahmen einer einvernehmlichen Einsichtnahme. Von der 

Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne 

Schriftstücke der Kommission und der Behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere 

die Korrespondenz zwischen der Kommission und den Behörden der Mitgliedstaaten 

ist von der Akteneinsicht ausgenommen. Dieser Absatz steht der Offenlegung und 

Verwendung der für den Nachweis eines Verstoßes erforderlichen Informationen 

durch die Kommission in keiner Weise entgegen. 
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Abschnittl II 

Sonstige Maßnahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit krisenrelevanter Waren und 

Dienstleistungen 

Artikel 34 

Solidarität und koordinierte Verteilung krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen 

(1) Im Fall eines Engpasses bei krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen, der 

einen oder mehrere Mitgliedstaaten betrifft, können die betreffenden 

Mitgliedstaaten dies der Kommission mitteilen und die erforderlichen Mengen 

angeben und weitere einschlägige Informationen bereitstellen. Die Kommission 

übermittelt die Informationen an die entsprechenden zuständigen Behörden und 

sorgt für eine straffe Koordinierung der Antworten der Mitgliedstaaten. 

(2) Wird die Kommission gemäß Absatz 1 darüber in Kenntnis gesetzt, dass in einem 

Mitgliedstaat nicht genügend krisenrelevante Waren oder Dienstleistungen zur 

Verfügung stehen, um den Bedarf im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt-

Notfall zu decken, kann die Kommission unter gebührender Berücksichtigung der 

Stellungnahme des Ausschusses und der gemäß dieser Verordnung gesammelten 

Informationen anderen Mitgliedstaaten empfehlen, diese Waren oder 

Dienstleistungen nach Möglichkeit gezielt zu verteilen, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass die Störungen im Binnenmarkt nicht weiter verschärft werden dürfen, 

einschließlich in geografischen Gebieten, die von solchen Störungen besonders 

betroffen sind, und im Einklang mit dem Grundsatz der Notwendigkeit, der 

Verhältnismäßigkeit und der Solidarität mittels der effizientesten Nutzung dieser 

Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf die Beendigung des Binnenmarkt-

Notfalls. 
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Artikel 35 

Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Bereitstellung von krisenrelevanten 

Waren oder Dienstleistungen 

(1) Wird die Kommission gemäß Artikel 34 Absatz 1 in Kenntnis gesetzt, dass die 

Gefahr besteht, dass krisenrelevante Waren oder Dienstleistungen in einem 

Mitgliedstaat nicht ausreichen, um den Bedarf im Zusammenhang mit dem 

Binnenmarkt-Notfall zu decken, kann sie den Mitgliedstaaten unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses empfehlen, spezifische 

Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen gewährleisten so schnell wie möglich 

eine effiziente Umstrukturierung der Lieferketten und Produktionslinien sowie die 

Nutzung vorhandener Vorräte, um die Verfügbarkeit und die Versorgung mit 

solchen Waren oder Dienstleistungen zu verbessern. 

(2) Insbesondere umfassen die in Absatz 1 genannten Maßnahmen Folgendes: 

a) die Erleichterung des Ausbaus oder der Umwidmung bestehender 

Produktionskapazitäten bzw. der Einrichtung neuer Produktionskapazitäten für 

krisenrelevante Waren, 

b) die Erleichterung des Ausbaus bestehender Kapazitäten bzw. der Einrichtung 

neuer Kapazitäten im Zusammenhang mit Dienstleistungstätigkeiten, 
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c) das Ziel, die einschlägigen Genehmigungs- und Zulassungserfahren, 

einschließlich Umweltgenehmigungen, die sich auf die Herstellung und den 

Vertrieb krisenrelevanter Waren beziehen oder auswirken, zu beschleunigen, 

d) das Ziel, die Zulassungs- und Registrierungsanforderungen für 

krisenrelevante Dienste zu beschleunigen, 

e) das Ziel, die einschlägigen Produktgenehmigungsverfahren im Hinblick auf 

das Inverkehrbringen krisenrelevanter Waren zu beschleunigen, die keinen 

EU-Rechtsvorschriften zur Harmonisierung der Bedingungen für die 

Vermarktung von Produkten unterliegen. 
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Titel V 

Vergabe öffentlicher Aufträge 

Kapitel I 

Vergabe öffentlicher Aufträge durch die Kommission für oder im Namen von 

Mitgliedstaaten während eines Überwachungsmodus für den Binnenmarkt oder eines 

Notfallmodus für den Binnenmarkt 

Artikel 36 

Ersuchen der Mitgliedstaaten an die Kommission, für sieoder in ihrem Namen Waren und 

Dienstleistungen zu beschaffen 

(1) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, für dieoder im 

Namen der Mitgliedstaaten, die sich durch die Kommission vertreten lassen möchten 

(„beteiligte Mitgliedstaaten“), Waren und Dienstleistungen von entscheidender 

Bedeutung oder krisenrelevante Waren und Dienstleistungen zu beschaffen. 

(2) Die Kommission prüft unverzüglich und in Absprache mit dem Ausschuss den 

Nutzen und die Verhältnismäßigkeit des Ersuchens gemäß Absatz 1. Beabsichtigt die 

Kommission, diesem Ersuchen nicht bachzukommen, so teilt sie dies den betroffenen 

Mitgliedstaaten und dem Ausschuss mit und nennt die Gründe für ihre Ablehnung. 
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(3) Stimmt die Kommission einer Auftragsvergabe für die oder im Namen der 

beteiligten Mitgliedstaaten zu,  

a) teilt sie ihre Absicht, das Vergabeverfahren durchzuführen, allen 

Mitgliedstaaten und dem Ausschuss mit und lädt die interessierten 

Mitgliedstaaten ein, sich daran zu beteiligen,  

b)  arbeitet sie einen Vorschlag für eine Vereinbarung aus, die mit den beteiligten 

Mitgliedstaaten zu schließen ist und die es der Kommission ermöglicht, die 

Auftragsvergabe für sie oder in ihrem Namen zu tätigen.  

In der Vereinbarung auf der Grundlage des in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 

Vorschlags werden die genauen Bedingungen für die Beschaffung festgelegt, 

einschließlich der praktischen Modalitäten, der vorgeschlagenen Höchstmengen, 

der Bedingungen für den gemeinsamen Erwerb oder die gemeinsame Anmietung 

für die oder im Namen der beteiligten Mitgliedstaaten, einschließlich der Preise 

und Lieferfristen. 

(4) Storniert die Kommission das Vergabeverfahren gemäß Artikel 171 der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 (im Folgenden „Haushaltsordnung“), so 

setzt sie die beteiligten Mitgliedstaaten umgehend davon in Kenntnis, damit sie 

unverzüglich ihre eigenen Vergabeverfahren in die Wege leiten können.  
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Artikel 37 

Festlegung und Umsetzung des Verhandlungsmandats der Kommission 

(1) Mit der in Artikel 36 Absatz 3 Unterabsatz 2 genannten Vereinbarung ▌wird der 

Kommission ein Verhandlungsmandat erteilt, um für die oder im Namen der 

beteiligten Mitgliedstaaten die relevanten Waren und Dienstleistungen von 

entscheidender Bedeutung oder krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen durch 

den Abschluss neuer Verträge zu beschaffen. Dieses Verhandlungsmandat 

umfasst die Zuschlagskriterien. 

(2) Die Kommission fordert die beteiligten Mitgliedstaaten auf, Vertreter zu benennen, 

die an der Aushandlung der Vereinbarung gemäß Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe b 

sowie an der Vorbereitung des öffentlichen Beschaffungsverfahrens teilnehmen. 

(3) Gemäß dieser Rahmenvereinbarung ist die Kommission berechtigt, bei der 

Beschaffung für die oder im Namen der beteiligten Mitgliedstaaten mit 

Wirtschaftsteilnehmern, einschließlich einzelner Hersteller von Waren und 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung oder von krisenrelevanten Waren 

und Dienstleistungen, Verträge über die Bereitstellung solcher Waren oder 

Dienstleistungen zu schließen. 

▌ 
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(4) Unbeschadet des Artikels 171 der Haushaltsordnung führt die Kommission die 

Vergabeverfahren für die oder im Namen der beteiligten Mitgliedstaaten durch, 

einschließlich der Annahme des Vergabebeschlusses, und schließt die daraus 

resultierenden Verträge mit den Wirtschaftsteilnehmern. 

(5) Bei der Durchführung der Vergabeverfahren und bei der Umsetzung der sich 

daraus ergebenden Vereinbarungen stellt die Kommission sicher, dass die 

beteiligten Mitgliedstaaten auf diskriminierungsfreie Weise behandelt werden. 
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Artikel 36 

Modalitäten der Beschaffung durch die Kommission für die oder im Namen der 

Mitgliedstaaten 

(1) Die Beschaffung im Rahmen dieser Verordnung wird von der Kommission im 

Einklang mit den für ihre eigenen Beschaffungsverfahren geltenden Vorschriften der 

Haushaltsordnung ▌durchgeführt. 

(2) Wenn dies aufgrund äußerster Dringlichkeit hinreichend gerechtfertigt oder 

unbedingt erforderlich ist, um sich an unvorhergesehene Umstände im Zuge der 

Entwicklung des Binnenmarkt-Notfalls anzupassen, und sofern die Änderung den 

Auftragsgegenstand nicht wesentlich verändert, kann die Kommission im 

Einvernehmen mit dem Auftragnehmer 

a) den unterzeichneten Auftrag über den Schwellenwert von 50 % und bis 

zu 100 % des ursprünglichen Auftragswerts ändern, oder 
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b) im Einvernehmen mit der einfachen Mehrheit der beteiligten Mitgliedstaaten 

anderen Mitgliedstaaten gestatten, sich einem unterzeichneten Auftrag 

anzuschließen oder einen zusätzlichen Auftrag mit dem ausgewählten 

Auftragnehmer zu unterzeichnen. 

(3) Eine Änderung gilt als wesentliche Änderung des Gegenstands des betreffenden 

Auftrags oder der betreffenden Vereinbarung, wenn sich der Auftrag oder die 

Vereinbarung dadurch wesentlich von dem ursprünglich geschlossenen Auftrag 

bzw. der Vereinbarung unterscheidet, d. h., wenn eine oder mehrere der folgenden 

Bedingungen erfüllt sind:  
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a) mit der Änderung werden relevante Bedingungen eingeführt oder gestrichen, 

die — wenn sie Teil des ursprünglichen Vergabeverfahrens gewesen 

wären — die Zulassung anderer als der ursprünglich ausgewählten Bieter 

im Vergabeverfahren oder die Annahme eines anderen als des ursprünglich 

angenommenen Angebots das Interesse weiterer Teilnehmer am 

Vergabeverfahren geweckt hätten oder nicht zur Auswahl des erfolgreichen 

Bieters geführt hätten;  

b) mit der wesentlichen Änderung wird das wirtschaftliche Gleichgewicht des 

Auftrags oder der Vereinbarung zugunsten des Auftragnehmers in einer 

Weise verschoben, die im ursprünglichen Auftrag beziehungsweise der 

ursprünglichen Vereinbarung nicht vorgesehen war;  

c) mit der Änderung wird der Umfang des Auftrags oder der Vereinbarung 

erheblich erweitert. 
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Kapitel II 

Gemeinsame Auftragsvergabe während des Überwachungsmodus für den Binnenmarkt und 

des Notfallmodus für den Binnenmarkt 

Artikel 39 

Gemeinsames Vergabeverfahren 

(1) ▌Die Kommission und ein oder mehrere öffentliche Auftraggeber aus den 

beteiligten Mitgliedstaaten können im Einklang mit Artikel 165 Absatz 2 der 

Haushaltsordnung ein gemeinsames Vergabeverfahren für die Bereitstellung von 

Waren und Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung oder für 

krisenrelevante Waren und Dienstleistungen durchführen. Die Mitgliedstaaten 

können die gemeinsam beschafften Kapazitäten vollständig erwerben, mieten oder 

leasen. 

(2) Die Beteiligung an gemeinsamen Beschaffungsverfahren muss allen 

Mitgliedstaaten, den EFTA-Staaten und den Bewerberländern der EU sowie dem 

Fürstentum Andorra, dem Fürstentum Monaco, der Republik San Marino und 

dem Staat Vatikanstadt offenstehen.  
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(3) Dem gemeinsamen Vergabeverfahren geht eine Vereinbarung über die 

gemeinsame Beschaffung zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten und Ländern 

außerhalb der EU voraus, in der die praktischen Modalitäten für die 

Auftragsvergabe und die Zuschlagskriterien im Einklang mit dem einschlägigen 

EU-Recht festgelegt werden. 

(4) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament über die gemäß diesem 

Artikel durchgeführten gemeinsamen Vergabeverfahren und gewährt auf Antrag 

Zugang zu den Verträgen, die im Rahmen dieser Verfahren geschlossen werden, 

vorbehaltlich des angemessenen Schutzes sensibler Geschäftsinformationen, 

einschließlich Geschäftsgeheimnissen, Geschäftsbeziehungen und der Interessen 

der EU.  
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KAPITEL III 

Beschaffung durch die Mitgliedstaaten im Notfallmodus für den Binnenmarkt 

Artikel 40 

Konsultation und Koordinierung in Bezug auf die individuelle Beschaffung durch die 

Mitgliedstaaten 

Wenn der Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 aktiviert wurde, bemühen 

sich die Mitgliedstaaten nach besten Kräften, sich gegenseitig und die Kommission über die 

laufenden Vergabeverfahren für krisenrelevante Waren und Dienstleistungen zu 

informieren.  

Vor der Einleitung neuer Vergabeverfahren im Einklang mit der geltenden 

Vergaberichtlinie müssen die Mitgliedstaaten 

a) einander über die Absicht eines ihrer öffentlichen Auftraggeber oder sonstigen 

Auftraggeber unterrichten, Vergabeverfahren für krisenrelevante Waren und 

Dienstleistungen einzuleiten; 

b) die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission zu der am besten geeigneten Art 

und Weise der Auftragsvergabe konsultieren; und 

c) ihre Vergabeverfahren bei einem Binnenmarkt-Notfall im Geiste der Solidarität 

zwischen den Mitgliedstaaten koordinieren. 
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Artikel 41 

Ausschließlichkeitsklausel 

(1) Während eines Notfallmodus für den Binnenmarkt sieht die Vereinbarung über 

die Beschaffung durch die Kommission für einen oder mehrere beteiligten 

Mitgliedstaat(en) oder in ihrem Namen oder die gemeinsame Beschaffung 

zwischen der Kommission und einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

gegebenenfalls eine Ausschließlichkeitsklausel vor, nach der sich die beteiligten 

Mitgliedstaaten verpflichten, die betreffenden krisenrelevanten Waren oder 

krisenrelevanten Dienstleistungen nicht über andere Kanäle zu beschaffen und 

keine parallelen Verhandlungen zu führen.  

Ist eine Ausschließlichkeitsklausel vorgesehen, so wird darin festgelegt, dass die 

beteiligten Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Zustimmung der Kommission und 

nach Konsultation aller anderen beteiligten Mitgliedstaaten ihr eigenes 

Vergabeverfahren für die Beschaffung zusätzlicher Mengen krisenrelevanter 

Waren oder krisenrelevanter Dienstleistungen einleiten dürfen, die Gegenstand 

der laufenden gemeinsamen Beschaffung oder Beschaffung durch die Kommission 

für die oder im Namen der Mitgliedstaaten sind, und zwar in einer Weise, die die 

laufende Beschaffung nicht beeinträchtigt. Das Ersuchen um eine solche 

Vereinbarung ist an die Kommission zu richten, die sie zur Prüfung an die anderen 

beteiligten Mitgliedstaaten weiterleitet. 
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(2) Die Ausschließlichkeitsklausel gilt für alle neuen Aufträge, einschließlich 

einzelner Aufträge in Rahmenverträgen, die von den öffentlichen Auftraggebern 

oder sonstigen Auftraggebern der beteiligten Mitgliedstaaten während der 

Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt in Erwägung gezogen werden. 

▌ 

Titel VI 

Datenschutz, Vertraulichkeit, Sicherheitsvorschriften und digitale Instrumente 

Artikel 42 

Schutz personenbezogener Daten 

(1) Diese Verordnung lässt die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und 

der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 

elektronischen Kommunikation57 bzw. die Verpflichtungen der Kommission und 

gegebenenfalls anderer Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union in 

Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Verordnung (EU) 

2018/1725 zur Erfüllung ihrer Aufgaben unberührt. 

                                                 
57  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 

2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37) 
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(2) Personenbezogene Daten dürfen nur dann verarbeitet oder weitergegeben werden, 

wenn es für die Zwecke dieser Verordnung unbedingt erforderlich ist. In solchen 

Fällen gelten gegebenenfalls die Bedingungen der Verordnungen (EU) 2016/679 und 

(EU) 2018/1725. 

(3) Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Inanspruchnahme der durch diese 

Verordnung festgelegten Mechanismen nicht unbedingt erforderlich, so werden 

personenbezogene Daten so anonymisiert, dass die betroffene Person nicht 

identifizierbar ist. 

Artikel 43 

Vorschriften zur Verschwiegenheit und zur Sicherheit für den Schutz der erlangten 

Informationen  

(1) Die bei der Anwendung dieser Verordnung gewonnenen Informationen dürfen 

nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten nach Maßgabe des EU-

Rechts und des nationalen Rechts den Schutz von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen und anderer in Anwendung dieser Verordnung 

gewonnenen und generierten sensiblen und vertraulichen Informationen, 

einschließlich im Hinblick auf Empfehlungen und zu ergreifende Maßnahmen. 
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(3) Die Kommission gibt keine Informationen, die sie im Rahmen dieser Verordnung 

erhalten hat, in einer Weise weiter, die zur Identifizierung eines einzelnen 

Wirtschaftsteilnehmers führen kann, wenn die Weitergabe der Informationen zu 

einer potenziellen Schädigung des Geschäfts oder des Rufs des betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmers oder zur Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen führen 

würde.  

(4) Der Ausschuss ist an die Sicherheitsvorschriften der Kommission zum Schutz von 

Verschlusssachen der Europäischen Union und nicht als Verschlusssache 

eingestuften sensiblen Informationen gebunden. 

(5) Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten, dass der 

Geheimhaltungsgrad von Verschlusssachen, die im Rahmen dieser Verordnung 

bereitgestellt oder ausgetauscht werden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

des Herausgebers dieser Informationen weder herabgestuft noch aufgehoben wird. 
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▌ 

Artikel 44 

Digitale Instrumente 

(1) Bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] richten die 

Kommission und die Mitgliedstaaten in Ermangelung geeigneter bestehender 

Instrumente oder IT-Infrastrukturen interoperable digitale Instrumente oder IT-

Infrastrukturen zur Unterstützung der Ziele dieser Verordnung ein, unterhalten diese 

und aktualisieren sie regelmäßig. Diese Instrumente oder Infrastrukturen werden 

außerhalb eines Notfallmodus für den Binnenmarkt entwickelt, um zeitnah und 

effizient auf mögliche künftige Notfälle reagieren zu können. Sie umfassen unter 

anderem standardisierte, sichere und wirksame digitale Instrumente für die 

sichere Sammlung und den sicheren Austausch von Informationen sowie ein 

spezielles zentrales digitales Portal oder eine eigene Website, auf dem Bürger und 

Unternehmen Anmelde-, Registrierungs- oder Genehmigungsformulare finden 

und einreichen können. 

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen 

Aspekte dieser Instrumente oder Infrastrukturen fest, wobei sie nach Möglichkeit 

bestehende IT-Instrumente oder -Portale nutzt. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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▌ 

Titel VII 

Schlussbestimmungen 

Artikel 45 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss mit der Bezeichnung „Ausschuss für 

Binnenmarkt-Notfälle und Resilienz“ unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

▌ 
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Artikel 46 

Berichterstattung, Überprüfung und Bewertung 

(1) Bis zum ... [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle fünf 

Jahre ▌führt die Kommission eine Bewertung des Funktionierens und der 

Wirksamkeit dieser Verordnung durch und legt dem Europäischen Parlament und 

dem Rat einen Bericht darüber vor. 

(2) Darüber hinaus führt die Kommission innerhalb von vier Monaten nach der 

Deaktivierung des Überwachungsmodus für den Binnenmarkt oder des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt eine Bewertung der im Rahmen dieser 

Verordnung im Zusammenhang mit der Krise durchgeführten Maßnahmen durch 

und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über diese 

Maßnahmen vor, die zur Aktivierung dieses Modus geführt hat, durchgeführt 

wurden, insbesondere im Hinblick auf die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. 

(3) Den in den Absätzen 1 und 2 genannten Berichten werden gegebenenfalls 

geeignete Gesetzgebungsvorschläge beigefügt. 
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(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Berichte enthalten insbesondere eine 

Bewertung der folgenden Punkte: 

a) des Beitrags dieser Verordnung zum reibungslosen und effizienten 

Funktionieren des Binnenmarkts, insbesondere im Hinblick auf den freien 

Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr und die Vermeidung 

abweichender nationaler Maßnahmen, die zu grenzüberschreitenden 

Beschränkungen führen würden, 

b) der im Rahmen dieser Verordnung durchgeführten Maßnahmen, 

einschließlich einer Bewertung der Grundsätze der Nichtdiskriminierung 

und der Verhältnismäßigkeit, insbesondere:  

i)  die Auswirkungen der im Rahmen der Notfallphase durchgeführten 

Maßnahmen, vor allem Maßnahmen in Bezug auf Belastungstests, 

Schulungs- und Krisenprotokolle, digitale Instrumente, Resilienz und 

Verfügbarkeit von Waren,  

ii)  die Auswirkungen der während des Überwachungsmodus für den 

Binnenmarkt durchgeführten Maßnahmen,  

iii)  die Auswirkungen der während des Notfallmodus für den Binnenmarkt 

durchgeführten Maßnahmen, insbesondere auf die in der Charta 

verankerten Grundrechte, und zwar auf die unternehmerische Freiheit, 

die Freiheit, Arbeit zu suchen und zu arbeiten, und auf das Recht auf 

Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen, einschließlich des 

Streikrechts, 
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c) der Tätigkeit des Ausschusses, so auch im Zusammenhang mit der Tätigkeit 

anderer einschlägiger krisenrelevanter Gremien auf EU-Ebene, 

insbesondere der IPCR, der Europäischen Behörde für die Krisenvorsorge 

und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen und des 

Katastrophenschutzverfahrens der Union;  

d)  der Angemessenheit der Kriterien für die Aktivierung des 

Überwachungsmodus für den Binnenmarkt bzw. des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt.  

(5) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 übermitteln die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und der Ausschuss der Kommission auf deren Anfrage die 

gewünschten Informationen.  

Erforderlichenfalls kann die Kommission auch einschlägige spezialisierte oder 

wissenschaftliche Erkenntnisse bei den einschlägigen Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der EU anfordern und einholen. 
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Artikel 47 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2679/98 

Die Verordnung (EG) Nr. 2679/98 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Diese Verordnung berührt in keiner Weise die Ausübung der in den 

Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene anerkannten Grundrechte, einschließlich des 

Rechts oder der Freiheit zum Streik oder zur Durchführung anderer Maßnahmen, 

die im Rahmen der spezifischen Systeme der Mitgliedstaaten im Bereich der 

Arbeitsbeziehungen nach deren nationalem Recht oder deren nationalen 

Gepflogenheiten vorgesehen sind. Sie berührt nicht das Recht, Tarifverträge 

auszuhandeln und abzuschließen, und im Falle von Interessenkonflikten das 

Recht der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, kollektive Maßnahmen zur Verteidigung 

ihrer Interessen zu ergreifen, einschließlich Streikmaßnahmen im Einklang mit 

den nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten.“; 
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2. Folgender Artikel wird angefügt: 

„Artikel 5a 

(1) Wurde der Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 3 Nummer 3 

der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates*+ 

im Einklang mit Artikel 18 der genannten Verordnung aktiviert, so gelten die 

Artikel 3, 4 und 5 der vorliegenden Verordnung nicht mehr für die 

krisenrelevanten Waren, die in einem gemäß Artikel 18 Absatz 4 der 

genannten Verordnung erlassenen Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, 

für die Dauer des Notfallmodus für den Binnenmarkt.  

(2) In den Fällen, in denen Absatz 1 dieses Artikels Anwendung findet, bleiben 

die Verpflichtungen unberührt, die sich aus dieser Verordnung ergeben, 

bevor der Notfallmodus gemäß der Verordnung (EU) 2024/...+ aktiviert wird. 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. L, …ELI: ...)“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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Artikel 48 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0321
Änderung bestimmter Verordnungen im Hinblick auf die Schaffung des 
Notfallinstruments für den Binnenmarkt
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 
2019/1009 und (EU) Nr. 305/2011 in Bezug auf Notfallverfahren für die 
Konformitätsbewertung, die Annahme gemeinsamer Spezifikationen und die 
Marktüberwachung aufgrund eines Binnenmarkt-Notfalls (COM(2022)0461 – C9-
0314/2022 – 2022/0279(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0461),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0314/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 20221,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 8. Februar 
20232,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                                
1 ABl. C 100 vom 16.3.2023, S. 95.
2 ABl. C 157 vom 3.5.2023, S. 82.
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9-0244/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0279 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 305/2011, (EU) 2016/424, 
(EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2023/988 und (EU) 2023/1230 in Bezug auf 
Notfallverfahren für die Konformitätsbewertung, die Konformitätsvermutung, die 
Annahme gemeinsamer Spezifikationen und die Marktüberwachung aufgrund eines 
Binnenmarkt-Notfalls  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 100 vom 16.3.2023, S. 95. 
2 ABl. C 157 vom 3.5.2023, S. 82. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates1+ 

werden Bestimmungen festgelegt, mit denen während einer Krise das normale 

Funktionieren des Binnenmarkts, einschließlich des freien Waren- und 

Dienstleistungsverkehrs und der Freizügigkeit, und die Verfügbarkeit 

krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen sowie von Waren und Dienstleistungen 

von kritischer Bedeutung für die Bürger, Unternehmen und Behörden sichergestellt 

werden sollen. Diese Verordnung gilt für Waren und Dienstleistungen. 

(2) Mit der Verordnung (EU) 2024/…++ werden Maßnahmen festgelegt, die auf 

kohärente, transparente, effiziente, verhältnismäßige und rechtzeitige Weise 

angewandt werden sollten, um die Auswirkungen einer Krise auf das Funktionieren 

des Binnenmarkts zu verhindern, abzumildern und zu minimieren. 

(3) Mit der Verordnung (EU) 2024/…++ wird ein mehrstufiger Mechanismus festgelegt, 

bestehend aus Notfallplanung sowie einem Überwachungs- und einem Notfallmodus 

für den Binnenmarkt. 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 

zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die Resilienz des 
Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates 
(Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz) (ABl. …). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS Nr. …/… (2022/0278(COD)) sowie in der Fußnote die 
Nummer, das Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle der gleichen 
Verordnung einfügen. 

++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-
CONS Nr. … (2022/0278(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(4) Um den durch die Verordnung (EU) 2024/…++ geschaffenen Rahmen zu ergänzen, 

für Kohärenz zu sorgen und seine Wirksamkeit weiter zu erhöhen, sollte 

sichergestellt werden, dass die in dieser Verordnung genannten krisenrelevanten 

Waren rasch auf dem Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden können, sodass ein 

Beitrag zur Bewältigung und Abmilderung von Störungen dieses Marktes geleistet 

wird. 
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(5) In einer Reihe von sektorspezifischen Rechtsakten der Union sind harmonisierte 

Vorschriften für die Konzeption, die Herstellung, das Inverkehrbringen und die 

Konformitätsbewertung bestimmter Produkte festgelegt. Zu diesen Rechtsakten 

gehören die Verordnungen (EU) Nr. 305/20111, (EU) 2016/4242, (EU) 2016/4253, 

(EU) 2016/4264 und (EU) 2023/12305 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(die geänderten Verordnungen). Diese Rechtsakte, ausgenommen Verordnung (EU) 

Nr. 305/2011, beruhen auf den Grundsätzen des neuen Konzepts für die technische 

Harmonisierung. Darüber hinaus sind die Verordnungen (EU) 2016/424, 

(EU) 2016/425, (EU) 2016/426 und (EU) 2023/1230 auch an die 

Musterbestimmungen des Beschlusses Nr. 768/2008/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates6 angelehnt. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung 
von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. 
L 88 vom 4.4.2011, S. 5). 

2 Verordnung (EU) 2016/424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG (ABl. 
L 81 vom 31.3.2016, S. 1). 

3 Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 51). 

4 Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 99). 

5 Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates 
(ABl. L 165 vom 29.6.2023, S. 1). 

6 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von 
Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. 
L 218 vom 13.8.2008, S. 82). 
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(6) Weder in den Musterbestimmungen des Beschlusses Nr. 768/2008/EG noch in den 

besonderen Bestimmungen der sektorspezifischen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union sind Verfahren vorgesehen, die in 

Krisenfällen Anwendung finden sollen. Es ist daher angebracht, gezielte 

Anpassungen der geänderten Verordnungen vorzunehmen, um eine Reaktion auf die 

Auswirkungen von Krisen, die Produkte betreffen, die gemäß der Verordnung (EU) 

2024/…++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden und unter die geänderten 

Verordnungen fallen, zu ermöglichen. 

(7) Die Erfahrungen aus vorhergehenden Krisen, die Auswirkungen auf den 

Binnenmarkt hatten, haben gezeigt, dass die in den sektorspezifischen Rechtsakten 

der Union festgelegten Verfahren nicht auf die Erfordernisse von 

Krisenreaktionsszenarien zugeschnitten sind und nicht die erforderliche 

regulatorische Flexibilität bieten. Es ist daher angebracht, eine Rechtsgrundlage für 

solche Krisenreaktionsverfahren zu schaffen, um die im Rahmen der Verordnung 

(EU) 2024/…++ angenommenen Maßnahmen zu ergänzen. 

(8) Nicht harmonisierte Produkte können auch als krisenrelevante Waren eingestuft 

werden. Daher könnten einige der einschlägigen Mechanismen dieser 

Verordnung, insbesondere die Konformitätsvermutung zusammen mit der 

allgemeinen Sicherheitsanforderung auf der Grundlage nationaler Anforderungen 

oder nationaler oder internationaler Normen, eine zusätzliche Möglichkeit bieten, 

die Vermutung der Sicherheit nicht harmonisierter krisenrelevanter Waren 

während einer Krise nachzuweisen. Dies würde das Inverkehrbringen dieser 

Waren während einer Krise erleichtern. 
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(9) Um die potenziellen Auswirkungen von Störungen auf den Binnenmarkt im Fall 

einer Krise zu bewältigen und um sicherzustellen, dass krisenrelevante Waren 

während des Notfallmodus für den Binnenmarkt rasch in Verkehr gebracht werden 

können, ist es angebracht, die Konformitätsbewertungsstellen zu verpflichten, den 

Anträgen auf Konformitätsbewertung solcher Waren Vorrang vor allen anhängigen 

Anträgen für Produkte einzuräumen, die nicht als krisenrelevante Waren eingestuft 

wurden. Im Rahmen einer solchen Priorisierung sollte es den 

Konformitätsbewertungsstellen nicht gestattet sein, den Herstellern zusätzliche 

unverhältnismäßige Kosten in Rechnung zu stellen. Alle zusätzlichen Kosten, die 

Herstellern von Konformitätsbewertungsstellen in Rechnung gestellt werden, 

sollten absolut verhältnismäßig zu den tatsächlichen zusätzlichen Anstrengungen 

sein, die die jeweilige Konformitätsbewertungsstelle zur Umsetzung der 

Priorisierung unternimmt, und auf die Dauer des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt begrenzt sein. Die Abwälzung bestimmter zusätzlicher und 

verhältnismäßiger Kosten durch die Konformitätsbewertungsstellen auf die 

Hersteller sollte eine Ausnahme bleiben und einer fairen Kostenverteilung 

zwischen allen Interessenträgern entsprechen, die an den Bemühungen zur 

Eindämmung der Störungen des Binnenmarkts beteiligt sind. Die mit einer 

Konformitätsbewertung verbundenen Kosten sollten nicht zu einem Hindernis für 

den Markteintritt potenzieller neuer Hersteller, insbesondere kleiner und mittlerer 

Unternehmen, werden und die Entstehung innovativer Produkte nicht 

einschränken. Darüber hinaus sollte den gemäß den geänderten Verordnungen 

notifizierten Konformitätsbewertungsstellen nahegelegt werden, ihre 

Prüfkapazitäten für Produkte zu erhöhen, die als krisenrelevante Waren eingestuft 

wurden und für die sie notifiziert wurden.  
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(10) Notfallverfahren sollten in den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011, (EU) 2016/424, 

(EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 und (EU) 2023/1230 festgelegt werden. Diese Verfahren sollten erst nach 

der Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt und nur dann Anwendung 

finden, wenn eine bestimmte Ware, die unter diese Verordnungen fällt, gemäß der 

Verordnung (EU) 2024/…++ als krisenrelevante Ware eingestuft wurde und die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt zur Aktivierung dieser Verfahren gemäß 

der genannten Verordnung erlassen hat. 

(11) Für den Fall, dass sich beispielsweise die Störungen des Binnenmarkts auf die 

Konformitätsbewertungsstellen auswirken könnten oder die Prüfkapazitäten für 

Produkte, die als krisenrelevanten Waren eingestuft wurden, nicht ausreichen, sollten 

die zuständigen nationalen Behörden die Möglichkeit haben, ausnahmsweise und 

vorübergehend das Inverkehrbringen von Produkten zu genehmigen, die nicht den 

üblichen, in den jeweiligen sektorspezifischen Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. L 135 vom 23.5.2023, S. 1). 
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(12) Bei Produkten, die in den Anwendungsbereich der geänderten Verordnungen fallen 

und als krisenrelevante Waren eingestuft wurden, sollten die zuständigen nationalen 

Behörden im Zusammenhang mit einem anhaltenden Binnenmarkt-Notfall von der 

Verpflichtung zur Durchführung der in den geänderten Verordnungen festgelegten 

Konformitätsbewertungsverfahren abweichen können, wenn die Einbeziehung einer 

notifizierten Stelle verbindlich ist. In solchen Fällen sollten diese Behörden 

Genehmigungen für das Inverkehrbringen und die etwaige Inbetriebnahme dieser 

Produkte erteilen können, sofern die Konformität mit allen grundlegenden bzw. 

wesentlichen Sicherheitsanforderungen sichergestellt ist. Es sollte möglich sein, die 

Einhaltung dieser Anforderungen auf verschiedene Weise nachzuweisen, unter 

anderem durch die Prüfung von Mustern, die der Hersteller, der eine Genehmigung 

beantragt hat, den nationalen Behörden zur Verfügung stellt. Die spezifischen 

Verfahren, die zum Nachweis der Konformität angewandt wurden, und ihre 

Ergebnisse sollten in der von der zuständigen nationalen Behörde erteilten 

Genehmigung klar beschrieben werden. 
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(13) Da die durch die geänderten Verordnungen harmonisierten wesentlichen 

Sicherheitsanforderungen weiterhin gelten werden und eine zuständige nationale 

Behörde die Möglichkeit haben sollte, die Genehmigung für das Inverkehrbringen 

von Produkten ohne CE-Kennzeichnung ausnahmsweise, vorübergehend und 

zusätzlich zu den in diesen Verordnungen festgelegten 

Konformitätsbewertungsverfahren zu erteilen, werden mit dieser Verordnung die 

Bedingungen für das Funktionieren des Binnenmarkts weiter verbessert. Daher 

wird mit dieser Verordnung sowohl dem Kontext Rechnung getragen, der sich aus 

den vollständig harmonisierten Vorschriften ergibt, die sich aus den geänderten 

Verordnungen ergeben, als auch den ergänzenden Vorschriften, die sich aus den 

an ihnen vorgenommenen Änderungen ergeben. Durch diese Änderungen würde 

es den nationalen Behörden ermöglicht, in anderen Mitgliedstaaten erteilte 

Genehmigungen anzuerkennen, und die Kommission verpflichtet, die Gültigkeit 

solcher nationalen Genehmigungen im Wege von Durchführungsrechtsakten vom 

Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats auf das Gebiet der gesamten Union 

auszudehnen, sofern mit den in der Genehmigung festgelegten Anforderungen  

sichergestellt wird, dass die in diesen geänderten Verordnungen festgelegten 

grundlegenden bzw. wesentlichen Anforderungen eingehalten werden. Ein solches 

paralleles nationales Genehmigungssystem zusätzlich zum 

Konformitätsbewertungsverfahren der Union ist in außergewöhnlichen 

Krisenzeiten gerechtfertigt und verhältnismäßig, um das legitime Ziel des Schutzes 

der Gesundheit, des Lebens und der Sicherheit von Personen zu erreichen. Indem 

in dieser Änderungsverordnung keine automatische gegenseitige Anerkennung 

jeder nationalen Genehmigung vorgesehen wird, die in Krisenzeiten von 

Konformitätsbewertungsverfahren abweicht, soll eine Umgehung oder 

Untergrabung des CE-Kennzeichnungsverfahrens verhindert und damit das 

Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit von Produkten auf dem 

Unionsmarkt, die mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, aufrechterhalten 

werden.  
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Daher sollten diese neuen abweichenden Vorschriften, soweit mit ihnen die 

Anbringung der CE-Kennzeichnung an Produkten, die nur auf nationaler Ebene 

zugelassen wurden, verboten wird, die harmonisierten Produktvorschriften und 

das Vertrauen der Verbraucher in die CE-Kennzeichnung unberührt lassen, die 

nur angebracht werden darf, wenn alle harmonisierten materiell- und 

verfahrensrechtlichen Vorschriften eingehalten wurden. Indem mit den 

abweichenden Vorschriften ein zusätzlicher, paralleler Weg für das 

ausnahmsweise Inverkehrbringen krisenrelevanter Waren während eines 

Binnenmarkt-Notfalls geboten wird, wird es neuen Herstellern ermöglicht, ihre 

Produkte rasch in Verkehr zu bringen, ohne den Abschluss der regulären 

Konformitätsbewertungsverfahren abzuwarten. Ein solches beschleunigtes und 

außerordentliches Inverkehrbringen trägt zu einer raschen Zunahme des Angebots 

an krisenrelevanten Waren bei und stellt gleichzeitig eine Erleichterung für die 

Hersteller dar, da sie dadurch erste Chargen oder Produktserien vor Abschluss der 

Konformitätsbewertungsverfahren in Verkehr bringen können. Sobald die 

Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich abgeschlossen sind, sollten die 

nachfolgenden Chargen oder Produktserien in vollem Umfang den einschlägigen 

geltenden Vorschriften entsprechen und damit in den freien Warenverkehr 

eingeführt werden können. Die Koexistenz abweichender Ausnahmeregelungen 

neben den bestehenden Vorschriften während eines Binnenmarkt-Notfalls 

ermöglicht den Übergang zu den bestehenden Vorschriften, sodass die Hersteller 

ihre Produkte nach dem Auslaufen oder der Deaktivierung des Notfallmodus für 

den Binnenmarkt weiter in den Verkehr bringen können. 
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(14) Hat die Kommission die Gültigkeit einer von einem Mitgliedstaat erteilten 

Zulassung im Wege eines Durchführungsrechtsakts auf das Gebiet der gesamten 

Union ausgedehnt, so sollten die darin festgelegten Bedingungen für das 

Inverkehrbringen der betreffenden Produkte nur für jene Produkte gelten, die 

nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Durchführungsrechtsakts in Verkehr 

gebracht wurden. In diesem Durchführungsrechtsakt kann vorgesehen werden, 

dass die Vorteile des freien Warenverkehrs auch für Produkte gewährt werden, die 

bereits auf der Grundlage bereits bestehender Genehmigungen in Verkehr 

gebracht wurden. Alle bereits bestehenden Genehmigungen, die von den 

Mitgliedstaaten vor dem Inkrafttreten eines Durchführungsrechtsakts der 

Kommission erteilt wurden, sollten nach Inkrafttreten des 

Durchführungsrechtsakts der Kommission für bestimmte Waren keine 

Rechtsgrundlage für das Inverkehrbringen dieser Waren mehr bieten, und die 

Mitgliedstaaten sollten die hierzu erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Waren, 

die bereits auf der Grundlage einer von einem Mitgliedstaat vor dem Erlass des 

Durchführungsrechtsakts der Kommission erteilten Genehmigung in Verkehr 

gebracht wurden, sollten nicht zurückgenommen oder zurückgerufen werden 

müssen, es sei denn, in Bezug auf diese Waren werden spezifische 

Sicherheitsbedenken festgestellt, die dazu führen, dass die Kommission im Wege 

eines anderen Durchführungsrechtsakts Abhilfemaßnahmen oder beschränkende 

Maßnahmen ergreifen muss. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 196 

(15) Die Gültigkeit aller Genehmigungen, die während eines aktiven Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß den in dieser Verordnung festgelegten Notfallverfahren 

erteilt wurden und die das Inverkehrbringen von Produkten, die als 

krisenrelevante Waren eingestuft wurden, betreffen, sollte automatisch am Tag des 

Auslaufens oder der Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt enden. 

Es sollte jedoch auch möglich sein, Genehmigungen von kürzerer Gültigkeit zu 

erteilen. Nach Ablauf einer Genehmigung sollten krisenrelevante Waren nicht 

mehr auf der Grundlage dieser Genehmigung in Verkehr gebracht werden. Der 

Ablauf einer Genehmigung sollte jedoch nicht automatisch zu einer Verpflichtung 

zur Rücknahme oder zum Rückruf von Waren führen, die bereits auf der 

Grundlage dieser Genehmigung in Verkehr gebracht wurden. In Fällen, in denen 

das Inverkehrbringen unter Verstoß gegen die in der Genehmigung festgelegten 

Bedingungen erfolgt ist oder hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass 

die von dieser Genehmigung erfassten Waren ein Risiko für die Gesundheit oder 

Sicherheit von Personen darstellen, sollten die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden befugt sein, alle ihnen zur Verfügung stehenden 

Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen gemäß den geänderten 

Verordnungen zu ergreifen. Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung 

der sektorspezifischen Notfallverfahren sicherzustellen, sollte die Kommission die 

Befugnis erhalten, Vorschriften über die Folgemaßnahmen und die Verfahren 

festzulegen, die in Bezug auf die im Einklang mit den einschlägigen 

sektorspezifischen Notfallverfahren in Verkehr gebrachten Waren zu ergreifen 

bzw. zu befolgen sind. 
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(16) Um einen zeitnahen Informationsaustausch sicherzustellen und allen 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren, sollten die 

Kommission und die anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über alle auf 

nationaler Ebene getroffenen Entscheidungen zur Genehmigung krisenrelevanter 

Waren unterrichtet werden. Das in der Verordnung (EU) 2019/1020 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 vorgesehene Informations- und 

Kommunikationssystem für die Marktüberwachung (ICSMS) bietet bereits die 

erforderlichen Funktionen, um eine rasche Mitteilung von 

Verwaltungsentscheidungen zu ermöglichen, weshalb die Mitgliedstaaten es für 

diesen Zweck nutzen können sollten. Darüber hinaus sollten auch Informationen 

über alle Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen ausgetauscht 

werden. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/1020 müssen diese Informationen im 

ICSMS zugänglich sein, unabhängig davon, ob diese Maßnahmen aufgrund von 

Produkten, die ein ernstes Risiko darstellen, im Schnellwarnsystem Safety Gate 

gemeldet werden müssen. Eine doppelte Eingabe wird durch die Datenschnittstelle 

zwischen dem Safety Gate und dem ICSMS verhindert, die von der Kommission 

gemäß der Verordnung (EU) 2019/1020 betrieben wird. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie 
zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). 
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(17) Alle von den Mitgliedstaaten erteilten Genehmigungen für das Inverkehrbringen 

krisenrelevanter Waren sollten zumindest bestimmte Informationen enthalten, die 

die Bewertung stützen, dass die betreffenden Waren die grundlegenden bzw. 

wesentlichen Anforderungen erfüllen, und bestimmte Elemente enthalten, mit 

denen sich ihre Rückverfolgbarkeit sicherstellen lässt. Die die Rückverfolgbarkeit 

betreffenden Elemente sollten spezifische Anforderungen an die Kennzeichnung, 

die Begleitdokumente oder an jegliche weiteren Mittel umfassen, mit denen sich 

die Identifizierung der betreffenden Waren sicherstellen lässt und aufgrund deren 

sie entlang der Lieferkette rückverfolgt werden können. Um eine einheitliche und 

kohärente Umsetzung der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit in der 

gesamten Union sicherzustellen, sollten in Durchführungsrechtsakten der 

Kommission, mit denen die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat erteilten 

Genehmigungen ausgedehnt wird, auch die gemeinsamen Anforderungen an die 

Rückverfolgbarkeit genannt werden. Zu diesen Anforderungen sollten konkrete 

Bestimmungen hinsichtlich der Angabe gehören, dass es sich bei der betroffenen 

Ware um eine „krisenrelevante Ware“ handelt. Bei Auslaufen oder Deaktivierung 

des Notfallmodus für den Binnenmarkt sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, im Wege von Durchführungsrechtsakten alle erforderlichen 

Anpassungen der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit krisenrelevanter 

Produkte, die bereits auf der Grundlage einer von einem Mitgliedstaat erteilten 

Genehmigung in Verkehr gebracht wurden, vorzunehmen. 
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(18) Wenn ein Binnenmarkt-Notfall zu einem exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach 

bestimmten Produkten führt, ist es angebracht, zur Unterstützung der Bemühungen 

der Wirtschaftsteilnehmer zur Deckung dieser Nachfrage technische Referenzen 

bereitzustellen, die die Hersteller für die Konzeption und Herstellung 

krisenrelevanter Waren, die die grundlegenden bzw. wesentlichen Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen erfüllen, verwenden können sollten. 

(19) In einigen sektorspezifischen harmonisierten Rechtsvorschriften der Union ist die 

Möglichkeit vorgesehen, dass ein Hersteller die Konformitätsvermutung in Anspruch 

nehmen kann, wenn sein Produkt mit einer harmonisierten Europäischen Norm 

übereinstimmt. Darüber hinaus sieht der mit der Verordnung (EU) 2023/988 

geschaffene allgemeine Rahmen für Produktsicherheit der Union unter 

bestimmten Bedingungen einen Mechanismus für die Vermutung der Konformität 

mit dem allgemeinen Sicherheitsgebot vor, wenn ein Produkt den einschlägigen 

Europäischen Normen entspricht, deren Fundstellen im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wurden. Für den Fall, dass solche Normen nicht 

existieren oder ihre Einhaltung durch die krisenbedingten Störungen übermäßig 

erschwert werden könnte, sollten alternative Krisenreaktionsmechanismen 

vorgesehen werden. 
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(20) In Bezug auf die Verordnungen (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 und 

(EU) 2023/1230 sollten die zuständigen nationalen Behörden davon ausgehen 

können, dass Produkte, die nach Europäischen Normen, den einschlägigen 

nationalen Normen der Mitgliedstaaten oder den einschlägigen internationalen 

Normen hergestellt wurden, die von einem anerkannten internationalen 

Normungsgremium entwickelt wurden und von der Kommission als für das 

Erreichen von Konformität geeignet eingestuft wurden sowie ein Schutzniveau 

bieten, das dem der harmonisierten Normen gleichwertig ist, die einschlägigen und 

grundlegenden bzw. wesentlichen Anforderungen erfüllen. Produkte, die auf der 

Grundlage der Konformitätsvermutung gemäß dem mit dieser Verordnung 

eingeführten Notfallmechanismus in Verkehr gebracht werden, sollten nicht 

automatisch zurückgenommen werden, wenn der Durchführungsrechtsakt, in dem 

die Europäischen oder die einschlägigen nationalen oder internationalen Normen 

aufgeführt sind, seine Gültigkeit verliert. In Fällen, in denen Bedenken 

hinsichtlich der Konformität eines harmonisierten Produkts bestehen, das als 

krisenrelevante Ware eingestuft und während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt auf der Grundlage einer in einem solchen Durchführungsrechtsakt 

festgelegten Konformitätsvermutung in Verkehr gebracht wurde, sollten die 

Marktüberwachungsbehörden in der Lage sein, alle erforderlichen 

Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen auf nationaler Ebene zu 

ergreifen, die in der Verordnung (EU) 2019/1020 und den jeweiligen 

sektorspezifischen Rechtsvorschriften vorgesehen sind. Nach dem Ablauf der 

Gültigkeit eines solchen Durchführungsrechtsakts sollte die Einhaltung der 

Europäischen oder der einschlägigen nationalen oder internationalen Normen 

keine Vermutung der Konformität mit den einschlägigen und grundlegenden bzw. 

wesentlichen Anforderungen mehr begründen. 
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(21) Im Hinblick auf die Verordnung (EU) 2023/988 sollten die zuständigen nationalen 

Behörden davon ausgehen können, dass Produkte, die nach Europäischen oder 

nationalen Normen der Mitgliedstaaten oder einschlägigen internationalen 

Normen, die von einem anerkannten internationalen Normungsgremium 

entwickelt wurden, hergestellt wurden, die allgemeine Sicherheitsanforderung 

erfüllen. Produkte, die auf der Grundlage der Konformitätsvermutung im Rahmen 

des mit dieser Verordnung eingeführten Notfallmechanismus in Verkehr gebracht 

werden, sollten nicht automatisch aus dem Verkehr genommen werden, wenn der 

Durchführungsrechtsakt, in dem die Europäischen oder die einschlägigen 

nationalen oder internationalen Normen aufgeführt sind, seine Gültigkeit verliert. 

Gibt es Hinweise darauf, dass das Produkt, das als krisenrelevante Ware eingestuft 

und während eines Notfallmodus für den Binnenmarkt auf der Grundlage der in 

einem solchen Durchführungsrechtsakt festgelegten Konformitätsvermutung in 

Verkehr gebracht wurde, gefährlich ist, so sollten die 

Marktüberwachungsbehörden alle geeigneten Maßnahmen gemäß der 

Verordnung (EU) 2023/988 ergreifen dürfen. Sobald ein solcher 

Durchführungsrechtsakt seine Gültigkeit verliert, sollte der Nachweis der 

Einhaltung dieser Europäischen bzw. der einschlägigen internationalen oder 

nationalen Normen der Mitgliedstaaten keine Vermutung der Konformität mit der 

allgemeinen Sicherheitsanforderung mehr begründen. 
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(22) Darüber hinaus sollte die Kommission in Bezug auf die Verordnungen (EU) 

2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 und (EU) 2023/1230 die Möglichkeit 

haben, im Wege von Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen zu 

erlassen, auf die sich die Hersteller stützen können, um die Vermutung der 

Konformität mit den grundlegenden bzw. wesentlichen Anforderungen in Anspruch 

zu nehmen. Der Durchführungsrechtsakt zur Festlegung dieser gemeinsamen 

Spezifikationen sollte für die Dauer des Notfallmodus für den Binnenmarkt gelten. 

Produkte, die auf der Grundlage der Konformitätsvermutung, die durch den 

Nachweis der Einhaltung dieser gemeinsamen Spezifikationen begründet wurde, 

in Verkehr gebracht wurden, sollten nicht automatisch aus dem Verkehr 

genommen werden, wenn der Durchführungsrechtsakt zur Festlegung solcher 

gemeinsamen Spezifikationen seine Gültigkeit verliert. In Fällen, in denen 

Bedenken hinsichtlich der Konformität eines Produkts bestehen, das als 

krisenrelevante Ware eingestuft und während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt auf der Grundlage der Konformitätsvermutung, die durch den 

Nachweis der Einhaltung dieser gemeinsamen Spezifikationen begründet wurde, 

in Verkehr gebracht wurde, sollten die Marktüberwachungsbehörden alle 

erforderlichen Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen auf 

nationaler Ebene ergreifen können, die in der Verordnung (EU) 2019/1020 und 

den jeweiligen sektorspezifischen Rechtsvorschriften vorgesehen sind. Sobald der 

Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der gemeinsamen Spezifikationen nicht 

mehr gilt, sollte der Nachweis der Konformität mit diesen gemeinsamen 

Spezifikationen keine Vermutung der Konformität mit den einschlägigen und 

grundlegenden bzw. wesentlichen Anforderungen mehr begründen. 

▌ 
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(23) Damit das von den harmonisierten und nicht harmonisierten Produkten gebotene 

Sicherheitsniveau nicht beeinträchtigt wird, müssen Vorschriften für eine verstärkte 

Marktüberwachung festgelegt werden, insbesondere in Bezug auf Waren, die als 

krisenrelevant eingestuft wurden, unter anderem durch die Ermöglichung einer 

engeren Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung der 

Marktüberwachungsbehörden. 

(24) Im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der geänderten Verordnungen 

sollten die Mitgliedstaaten Vorschriften über Sanktionen festlegen, die bei 

Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnungen, einschließlich der mit 

dieser Verordnung eingeführten neuen Bestimmungen, durch Wirtschaftsakteure 

und Konformitätsbewertungsstellen zu verhängen sind. Die Mitgliedstaaten sollten 

auch sicherstellen, dass diese Vorschriften von den zuständigen nationalen 

Behörden, einschließlich der jeweiligen notifizierenden Behörde, durchgesetzt 

werden. 

(25) Nach ihrer üblichen Vorgehensweise sollte die Kommission im Rahmen der frühen 

Etappen der Ausarbeitung aller Entwürfe von Durchführungsrechtsakten zur 

Festlegung gemeinsamer Spezifikationen systematisch die einschlägigen 

Interessenträger konsultieren. 

(26) Die Verordnungen (EU) Nr. 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426, (EU) 2023/988 und (EU) 2023/1230 sollten daher entsprechend 

geändert werden. 

(27) Damit diese Verordnung ab demselben Zeitpunkt wie die Verordnung(EU) 

2024/…++ Anwendung findet, sollte ihre Anwendung aufgeschoben werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

Die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„29. „krisenrelevante Waren“ krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

30. „Notfallmodus für den Binnenmarkt“ den Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++. 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. …).“ 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL VIa 

NOTFALLVERFAHREN 

Artikel 38a 

Anwendung der Notfallverfahren  

(1) Die Artikel 38b bis 38d der vorliegenden Verordnung gelten nur, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der Verordnung 

(EU) 2024/…++ in Bezug auf unter die vorliegende Verordnung fallende 

Bauprodukte erlassen hat. 

(2) Die Artikel 38b bis 38d der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich für 

Bauprodukte, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/…+ 

als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 

(3) Die Artikel 38b bis 38d der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich 

während des Notfallmodus für den Binnenmarkt, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 
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(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Korrekturmaßnahmen oder restriktiven Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Bauprodukte erlassen, 

die gemäß den Artikeln 38b und 38c in Verkehr gebracht werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 64 

Absatz 2a erlassen. 

Artikel 38b 

Priorisierung der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von als 

krisenrelevante Waren eingestuften Bauprodukten 

(1) Dieser Artikel gilt für Bauprodukte, die in dem in Artikel 38a Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die der Ausführung der 

Aufgaben eines unabhängigen Dritten zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit gemäß Artikel 28 Absatz 1 durch die notifizierten 

Stellen unterliegen. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, Anträge 

auf Ausführung der Aufgaben eines unabhängigen Dritten zur Bewertung und 

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von in Absatz 1 genannten 

Bauprodukten vorrangig zu bearbeiten, unabhängig davon, ob diese Anträge 

vor oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß Artikel 38a 

gestellt wurden. 

▌ 

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Ausführung der Aufgaben eines 

unabhängigen Dritten zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit von Bauprodukten gemäß Absatz 2 dürfen den 

antragstellenden Herstellern keine zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten 

entstehen. 
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(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, um ihre 

jeweiligen Bewertungs- und Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten 

Bauprodukte, für die sie notifiziert wurden, zu erhöhen.  

▌ 

Artikel 38c 

Leistungsbewertung und Leistungserklärung auf der Grundlage von Normen und 

gemeinsamen Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Bauprodukte, die als krisenrelevante Waren eingestuft wurden, 

wird der Kommission die Befugnis übertragen, in folgenden Fällen 

Durchführungsrechtsakte zur Auflistung geeigneter Normen oder zur 

Festlegung gemeinsamer Spezifikationen zu erlassen, die die Verfahren und 

Kriterien für die Bewertung der Leistung solcher Produkte in Bezug auf ihre 

wesentlichen Merkmale abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union ist im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates* kein Verweis auf harmonisierte Normen veröffentlicht worden, 

die die einschlägigen Verfahren und Kriterien für die Bewertung der 

Leistung solcher Produkte in Bezug auf ihre wesentlichen Merkmale 

abdecken, und es ist nicht zu erwarten, dass ein solcher Verweis 

innerhalb einer angemessenen Frist veröffentlicht wird; oder 
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b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, in denen die einschlägigen Verfahren und Kriterien für die 

Bewertung der Leistung dieser Produkte in Bezug auf ihre wesentlichen 

Merkmale festgelegt sind und deren Verweise im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 bereits im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht wurden, werden durch die schwerwiegenden 

Störungen des Funktionierens des Binnenmarkts, die gemäß Artikel 18 

der Verordnung (EU) 2024/…++ zur Aktivierung des Notfallmodus für 

den Binnenmarkt geführt haben, erheblich eingeschränkt. 

(2) In den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten wird die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der 

Leistungsbewertung und Leistungserklärung gemäß Absatz 5 dargelegt. Zu 

diesem Zweck können in diesen Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

europäische Normen oder Verweise auf einschlägige nationale oder 

internationale Normen veröffentlicht werden, oder, falls es keine 

einschlägige anwendbare europäische Norm oder keine einschlägige 

anwendbare nationale oder internationale Norm gibt, können mit diesen 

Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden. 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 64 Absatz 2a erlassen und 

gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für den 

Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels geändert oder aufgehoben. 
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(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder der Sachverständigengruppen, 

die im Rahmen der vorliegenden Verordnung eingerichtet wurden, und 

konsultiert alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß. 

(5) Unbeschadet der Artikel 4 und 6 können die Verfahren und Kriterien, die in 

den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen festgelegt sind, bzw. Teile davon zur Bewertung 

und Erklärung der Leistung der unter diese Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen fallenden Bauprodukte in Bezug auf ihre wesentlichen 

Merkmale verwendet werden. Die Leistungserklärung auf der Grundlage der 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen, auf die in dem in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakt verwiesen wird, 

verliert automatisch ihre Gültigkeit an dem Tag, an dem der Notfallmodus 

für den Binnenmarkt ausläuft oder deaktiviert wird. 
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(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass 

Bauprodukte, die unter die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen fallen, Risiken für die 

Gesundheit oder Sicherheit von Personen bergen oder die erklärte Leistung 

nicht erbringen, behalten die Leistungserklärungen von Bauprodukten, die 

gemäß diesen Normen oder gemeinsamen Spezifikationen in Verkehr 

gebracht wurden, abweichend von Artikel 38a Absatz 3 der vorliegenden 

Verordnung auch nach dem Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines 

gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen 

Durchführungsrechtsakts und nach dem Auslaufen oder der Deaktivierung 

des Notfallmodus für den Binnenmarkt ihre Gültigkeit. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine Norm oder eine gemeinsame 

Spezifikation gemäß Absatz 1 hinsichtlich der Kriterien und Verfahren für die 

Bewertung der Leistung in Bezug auf die wesentlichen Merkmale nicht korrekt 

ist, setzt er die Kommission mittels einer ausführlichen Erläuterung davon in 

Kenntnis. Die Kommission prüft die ausführliche Erläuterung und ändert 

▌den Durchführungsrechtsakt, in dem auf die betreffende Norm verwiesen 

bzw. die betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, 

gegebenenfalls oder hebt ihn auf, sofern dies angezeigt ist. 

▌ 
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Artikel 38d 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für 

Bauprodukte, die in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission 

unterstützt die Koordinierung dieser Priorisierungsbemühungen über das 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen 

Parlaments und des Rates** eingerichtete Unionsnetzwerk für 

Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Bauprodukte, die in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind. 

_______________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der 

Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der 

Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 

2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 

Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/686/EWG;Year:89;Nr:686&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/15/EWG;Year:93;Nr:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/9/EG;Year:94;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/25/EG;Year:94;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/16/EG;Year:95;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/23/EG;Year:97;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/34/EG;Year:98;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/22/EG;Year:2004;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/23/EG;Year:2007;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/23/EG;Year:2009;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/105/EG;Year:2009;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:87/95/EWG;Year2:87;Nr2:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201673/2006/EG;Nr:1673;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:316;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:12&comp=


 

 212 

** Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1).“ 

3. In Artikel 64 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

____________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 

vom 28.2.2011, S. 13).“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/42;Year2:2004;Nr2:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:25;Month:6;Year:2019;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:25;Month:6;Year:2019;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=


 

 213 

Artikel 2 

Änderungen der Verordnung (EU) 2016/424 

Die Verordnung (EU) 2016/424 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„28. „krisenrelevante Waren“: krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

29. „Notfallmodus für den Binnenmarkt“: der Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++. 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. …).“ 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL VA 

NOTFALLVERFAHREN 

Artikel 43a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Verordnung gelten nur, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der Verordnung 

(EU) 2024/…++ in Bezug auf unter die vorliegende Verordnung fallende 

Teilsysteme und Sicherheitsbauteile erlassen hat. 

(2) Die Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich für 

Teilsysteme und Sicherheitsbauteile, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 
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(3) Die Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich 

während des Notfallmodus für den Binnenmarkt, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 43c Absatz 7 der vorliegenden Verordnung gilt jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Korrekturmaßnahmen oder restriktiven Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Teilsysteme und 

Sicherheitsbauteile erlassen, die gemäß den Artikeln 43c und 43d in Verkehr 

gebracht oder in Seilbahnen eingebaut werden. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 44 Absatz 3 erlassen. 
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Artikel 43b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen 

(1) Dieser Artikel gilt für Teilsysteme und Sicherheitsbauteile, die in dem in 

Artikel 43a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und 

die den Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 18 unterliegen, die 

die verbindliche Einschaltung einer notifizierten Stelle erfordern. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, alle 

Anträge auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Teilsysteme 

und Sicherheitsbauteile vorrangig zu bearbeiten, unabhängig davon, ob diese 

Anträge vor oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß 

Artikel 43a gestellt wurden. 

▌ 

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von 

Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen gemäß Absatz 2 dürfen den 

antragstellenden Herstellern keine zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten 

entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, um ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Teilsysteme und 

Sicherheitsbauteile, für die sie notifiziert wurden, zu erhöhen.  

Artikel 43c 

Abweichung von den Konformitätsbewertungsverfahren, die die obligatorische 

Einschaltung einer notifizierten Stelle erfordern 
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(1) Abweichend von Artikel 18 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen oder den 

Einbau eines bestimmten Teilsystems oder Sicherheitsbauteils, das in dem in 

Artikel 43a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und für 

das die in Artikel 18 genannten Konformitätsbewertungsverfahren, die die 

verbindliche Einschaltung einer notifizierten Stelle erfordern, nicht ▌ 

durchgeführt wurden, für das jedoch die Erfüllung aller einschlägigen 

wesentlichen Anforderungen nach Anhang II im Einklang mit den in der 

betreffenden Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde, in 

eine Seilbahn im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen. 

(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 erteilte 

Genehmigung. Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten 

Anforderungen sichergestellt wird, dass die in Anhang II der vorliegenden 

Verordnung genannten wesentlichen Anforderungen eingehalten werden, 

erlässt die Kommission unverzüglich einen Durchführungsrechtsakt, mit 

dem die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 erteilten 

Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union erstreckt wird und die 

Bedingungen festgelegt werden, unter denen das betreffende Teilsystem oder 

Sicherheitsbauteil in Verkehr gebracht oder in Seilbahnen eingebaut werden 

darf. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Durchführungsrechtsakts kann 

die Kommission die nationalen Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu 

der technischen Bewertung, die der in Absatz 1 genannten Genehmigung 

zugrunde lag, sachdienliche Informationen bereitzustellen oder Stellung zu 

nehmen. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 44 

Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Auf Teilsystemen oder Sicherheitsbauteilen, deren Genehmigung gemäß 

Unterabsatz 1 auf das Gebiet der gesamten Union erstreckt wurde, muss der 

Hinweis angebracht werden, dass sie als „krisenrelevante Waren“ in 

Verkehr gebracht werden. In dem in Unterabsatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt werden der Inhalt und die Aufmachung dieses 

Hinweises festgelegt. Dieser Hinweis sowie sämtliche Kennzeichnungen 

müssen klar, verständlich und leserlich sowie, falls erforderlich, in einer für 

die Verbraucher und sonstigen Endnutzer leicht verständlichen, vom 

betreffenden Mitgliedstaat zu bestimmenden Sprache abgefasst sein. 

(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission nach dem Verfahren gemäß 

Artikel 44 Absatz 4 sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 2 oder 3 erlassen wird, 

gilt die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem Mitgliedstaat 

erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats und im 

Hoheitsgebiet aller anderen Mitgliedstaaten, deren zuständige nationale 

Behörden die Gültigkeit dieser Genehmigung vor dem Erlass eines solchen 

Durchführungsrechtsakts anerkannt haben. Die Mitgliedstaaten 

unterrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über jeden 

Beschluss, die Gültigkeit einer solchen Genehmigung anzuerkennen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 219 

(5) Die Hersteller von Teilsystemen oder Sicherheitsbauteilen, die dem in Absatz 1 

genannten Genehmigungsverfahren unterliegen, erklären auf eigene 

Verantwortung, dass das betreffende Teilsystem oder Sicherheitsbauteil alle 

einschlägigen wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang II erfüllt, und sind 

für die Durchführung aller von der zuständigen nationalen Behörde 

vorgegebenen Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 

(6) Jede ▌ gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen das Teilsystem oder Sicherheitsbauteil in Verkehr 

gebracht oder in eine Seilbahn eingebaut werden darf. Die Genehmigungen 

müssen mindestens Folgendes enthalten: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der 

einschlägigen wesentlichen Anforderungen erfolgreich nachgewiesen 

wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

des betreffenden Teilsystems oder Sicherheitsbauteils; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…++ 

aktiviert wurde; 
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d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, eine 

fortlaufende Konformitätsbewertung für das betreffende Teilsystem oder 

Sicherheitsbauteil sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf das betreffende Teilsystem oder 

Sicherheitsbauteil, das in Verkehr gebracht oder in eine Seilbahn 

eingebaut wurde, zu ergreifen sind ▌. 

▌ 

(7) Abweichend von den Artikeln 7, 20 und 21 dürfen Teilsysteme oder 

Sicherheitsbauteile, für die eine Genehmigung gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels erteilt wurde, ▌nicht mit der CE-Kennzeichnung 

versehen sein, und Artikel 7 findet keine Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf solche Teilsysteme oder Sicherheitsbauteile 

befugt, auf nationaler Ebene alle in der Verordnung (EU) 2019/1020 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* und in der vorliegenden 

Verordnung vorgesehenen Abhilfemaßnahmen und beschränkenden 

Maßnahmen zu ergreifen. Sie unterrichten die Kommission und die 

Marktüberwachungsbehörden aller anderen Mitgliedstaaten unverzüglich 

über diese Maßnahmen. 

▌ 
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(9) Die ▌Anwendung des Genehmigungsverfahrens gemäß den Absätzen 1 bis 4 

des vorliegenden Artikels lässt die Anwendung der einschlägigen 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 18 im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats unberührt.  

▌ 

Artikel 43d 

Konformitätsvermutung auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Teilsysteme und Sicherheitsbauteile, die als krisenrelevante 

Waren eingestuft wurden, wird der Kommission in folgenden Fällen die 

Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zur Auflistung geeigneter 

Normen oder zur Festlegung gemeinsamer Spezifikationen zu erlassen, die die 

wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang II abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde kein Verweis auf 

harmonisierte Normen im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 veröffentlicht, die die einschlägigen wesentlichen 

Anforderungen nach Anhang II der vorliegenden Verordnung abdecken, 

und es ist nicht zu erwarten, dass ein solcher Verweis innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums veröffentlicht wird; oder: 
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b) Die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen wesentlichen Anforderungen gemäß 

Anhang II der vorliegenden Verordnung abdecken und deren Fundstellen 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 bereits im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, werden durch 

schwerwiegende Störungen des Funktionierens des Binnenmarkts, die 

zur Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 

der Verordnung (EU) 2024/…++ geführt haben, erheblich eingeschränkt. 

(2) In den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten wird die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der Begründung 

einer Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 dargelegt. Zu diesem Zweck 

können in diesen Durchführungsrechtsakten die Fundstellen europäischer 

Normen oder die Fundstellen einschlägiger anwendbarer nationaler oder 

internationaler Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine 

europäische oder einschlägige anwendbare nationale oder internationale 

Norm gibt, mit diesen Durchführungsrechtsakten gemeinsame 

Spezifikationen festgelegt werden. 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 44 Absatz 3 erlassen und 

gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für den 

Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels geändert oder aufgehoben. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=


 

 223 

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder der Sachverständigengruppen, 

die im Rahmen der vorliegenden Verordnung eingerichtet wurden, und 

konsultiert alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß.  

(5) Unbeschadet des Artikels 17 wird bei Teilsystemen oder Sicherheitsbauteilen, 

die mit den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen ▌oder Teilen davon übereinstimmen, eine 

Konformität mit den einschlägigen wesentlichen Anforderungen gemäß 

Anhang II vermutet, die von den betreffenden Normen, gemeinsamen 

Spezifikationen oder Teilen davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das 

Auslaufen oder die Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt 

folgt, können sich Hersteller nicht mehr auf die Konformitätsvermutung 

berufen, die durch die Normen oder gemeinsamen Spezifikationen gemäß 

den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Durchführungsrechtsakten 

begründet wird. 
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(6) Sofern kein hinreichender Grund für die Annahme besteht, dass die 

Teilsysteme oder Sicherheitsbauteile, die unter die in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

fallen, eine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellen, 

gelten abweichend von Artikel 43a Absatz 3 Unterabsatz 1 der vorliegenden 

Verordnung in Verkehr gebrachte Teilsysteme oder Sicherheitsbauteile, die 

diesen Normen oder gemeinsamen Spezifikationen entsprechen, auch nach 

dem Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen 

oder der Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt ▌als mit den in 

Anhang II der vorliegenden Verordnung genannten wesentlichen 

Anforderungen konform. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine Norm oder eine gemeinsame 

Spezifikation gemäß Absatz 1 den wesentlichen Anforderungen ▌ nach 

Anhang II ▌nicht in vollem Umfang entspricht, setzt er die Kommission 

mittels einer ausführlichen Erläuterung davon in Kenntnis. Die Kommission 

prüft diese ausführliche Erläuterung und kann den Durchführungsrechtsakt, 

in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die betreffende gemeinsame 

Spezifikation festgelegt wird, gegebenenfalls ändern oder aufheben.  

▌ 
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Artikel 43e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für 

Teilsysteme und Sicherheitsbauteile, die in dem in Artikel 43a Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die 

Kommission unterstützt die Koordinierung dieser 

Priorisierungsbemühungen über das gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 

2019/1020 eingerichtete Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Teilsysteme und Sicherheitsbauteile, die in dem in Artikel 43a Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind.“ 

____________________ 

* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1). 
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Artikel 3 

Änderungen der Verordnung (EU) 2016/425 

Die Verordnung (EU) 2016/425 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„19. ‚krisenrelevante Waren‘ krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

20. ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘ den Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++.“ 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. …). 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL VIa 

NOTFALLVERFAHREN 

Artikel 41a 

Anwendung der Notfallverfahren  

(1) Die Artikel 41b bis 41e der vorliegenden Verordnung gelten nur, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der Verordnung 

(EU) 2024/…++ in Bezug auf unter die vorliegende Verordnung fallende PSA 

erlassen hat. 

(2) Die Artikel 41b bis 41e der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich für 

PSA, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/…++ als 

krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 

(3) Die Artikel 41b bis 41e der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich 

während des Notfallmodus für den Binnenmarkt, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 41d Absatz 7 der vorliegenden Verordnung gilt jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung. 
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(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von gemäß den Artikeln 41c und 41d 

in Verkehr gebrachter PSA erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 44 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.  

Artikel 41b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung krisenrelevanter PSA 

(1) Dieser Artikel gilt für PSA, die in dem in Artikel 41a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, alle 

Anträge auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten PSA vorrangig 

zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese Anträge vor oder nach der 

Aktivierung der Notfallverfahren gemäß Artikel 41a gestellt wurden. 

▌ 

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von PSA 

gemäß Absatz 2 dürfen den antragstellenden Herstellern keine zusätzlichen 

unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten PSA, für die sie notifiziert 

wurden, zu erhöhen.  
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Artikel 41c 

Abweichung von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 19 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen einer 

bestimmten PSA, die in dem in Artikel 17a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und für den die in Artikel 19 

genannten Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung einer 

notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht ▌durchgeführt wurden, für die 

jedoch die Erfüllung aller in Anhang II der vorliegenden Richtlinie 

genannten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 

entsprechend den in dieser Genehmigung genannten Verfahren 

nachgewiesen wurde, im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 

genehmigen. 

(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten sofort über jede gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten Anforderungen 

sichergestellt wird, dass die in Anhang II der vorliegenden Verordnung 

genannten grundlegenden Anforderungen eingehalten werden, erlässt die 

Kommission unverzüglich einen Durchführungsrechtsakt, mit dem die 

Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 erteilten 

Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union ausgedehnt wird und die 

Bedingungen festgelegt werden, unter denen die betreffende PSA in Verkehr 

gebracht werden darf. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des 

Durchführungsrechtsakts kann die Kommission die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der technischen Bewertung, 

die der in Absatz 1 genannten Genehmigung zugrunde lag, sachdienliche 

Informationen bereitzustellen oder Stellung zu nehmen. Der 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 44 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Auf PSA, auf die die in Unterabsatz 1 genannte Ausweitung der Gültigkeit 

Anwendung findet, muss der Hinweis angebracht werden, dass sie als 

„krisenrelevante Ware“ in Verkehr gebracht wird. In dem in Unterabsatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt werden der Inhalt und die Aufmachung 

dieses Hinweises festgelegt. Dieser Hinweis sowie sämtliche 

Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und leserlich sowie, falls 

erforderlich, in einer für die Verbraucher und sonstigen Endnutzer leicht 

verständlichen, vom betreffenden Mitgliedstaat zu bestimmenden Sprache 

abgefasst sein. 

(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 44 

Absatz 4 genannten Verfahren unmittelbar anwendbare 

Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein in Absatz 2 oder 3 genannter Durchführungsrechtsakt erlassen 

wurde, ist die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats sowie im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats gültig, 

dessen zuständige nationale Behörde die Gültigkeit der betreffenden 

Genehmigung vor dem Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts 

anerkannt hat. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung anzuerkennen. 
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(5) Hersteller von PSA, die dem in Absatz 1 genannten Genehmigungsverfahren 

unterliegt, erklären auf eigene Verantwortung, dass die betreffende PSA alle 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt, und 

sind für die Durchführung aller von der zuständigen nationalen Behörde 

vorgegebenen Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 

(6) Jede ▌gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen die PSA in Verkehr gebracht werden darf. Solche 

Genehmigungen müssen mindestens Folgendes enthalten: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 

erfolgreich nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

der betreffenden PSA; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…++ 

aktiviert wurde; 
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d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für die betreffende PSA 

sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf die in Verkehr gebrachte PSA zu 

ergreifen sind▌. 

▌ 

(7) Abweichend von den Artikeln 7, 16 und 17 dürfen PSA, für die eine 

Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilt wurde, ▌nicht 

mit der CE-Kennzeichnung versehen werden, und Artikel 7 findet keine 

Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind befugt, auf nationaler Ebene alle in der Verordnung (EU) 

2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates* und in der 

vorliegenden Verordnung vorgesehenen Abhilfemaßnahmen und 

beschränkenden Maßnahmen in Bezug auf solche PSA zu ergreifen. Sie 

unterrichten die Kommission und die Marktüberwachungsbehörden aller 

anderen Mitgliedstaaten sofort über diese Maßnahmen. 

▌ 

(9) Der Rückgriff auf das in den Absätzen 1 bis 4 dargelegte 

Genehmigungsverfahren lässt die Anwendung der einschlägigen, in Artikel 19 

festgelegten Konformitätsbewertungsverfahren im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats unberührt.  
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▌ 

Artikel 41d 

Konformitätsvermutung auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf PSA, die als krisenrelevante Ware eingestuft wurde, wird der 

Kommission in folgenden Fällen die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen geeignete Normen aufgelistet 

oder gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden, die die in Anhang II 

festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 

abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde kein Verweis auf 

harmonisierte Normen im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 veröffentlicht, die die einschlägigen, in Anhang II der 

vorliegenden Verordnung festgelegten grundlegenden Anforderungen 

abdecken, und es ist nicht zu erwarten, dass ein solcher Verweis 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums veröffentlicht wird. 

b) Die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen, in Anhang II der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten grundlegenden Gesundheitsschutz- und 

Sicherheitsanforderungen abdecken und deren Fundstellen bereits im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wurden, werden durch 

schwerwiegende Störungen des Funktionierens des Binnenmarkts, die 

zur Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 

der Verordnung (EU) 2024/…++ geführt haben, erheblich eingeschränkt. 
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(2) In den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten wird die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der Begründung 

einer Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 dargelegt. Zu diesem Zweck 

können in diesen Durchführungsrechtsakten Verweise auf Europäische 

Normen oder Verweise auf einschlägige nationale oder internationale 

Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine Europäische Norm oder 

keine einschlägige nationale oder internationale Norm gibt, mit diesen 

Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden. 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌nach dem in Artikel 44 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen 

und gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

geändert oder aufgehoben. 

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder der Sachverständigengruppen, 

die im Rahmen der vorliegenden Verordnung eingerichtet wurden, und 

konsultiert alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß. 
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(5) Unbeschadet des Artikels 14 wird bei PSA, die mit den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

oder Teilen davon übereinstimmen, eine Konformität mit den in Anhang II 

festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 

vermutet, die von den betreffenden Normen, gemeinsamen Spezifikationen 

oder Teilen davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das Auslaufen oder 

die Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt folgt, können sich 

Hersteller nicht mehr auf die Konformitätsvermutung berufen, die durch die 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen gemäß den in Absatz 1 dieses 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakten begründet wird. 

(6) Sofern kein hinreichender Grund für die Annahme besteht, dass die PSA, die 

unter die in Absatz 1 genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

fallen, eine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellen, 

gelten abweichend von Artikel 41a Absatz 3 Unterabsatz 1 der vorliegenden 

Verordnung in Verkehr gebrachte PSA, die mit den betreffenden Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen übereinstimmen, auch nach dem 

Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß Absatz 3 erlassenen 

Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der Deaktivierung des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt als mit den in Anhang II aufgeführten 

wesentlichen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen konform. 
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(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine Norm oder eine gemeinsame 

Spezifikation den in Anhang I genannten grundlegenden Gesundheitsschutz- 

und Sicherheitsanforderungen ▌nicht in vollem Umfang entspricht, so setzt er 

die Kommission hiervon unter Beifügung einer ausführlichen Erläuterung in 

Kenntnis▌. Die Kommission prüft die ausführliche Erläuterung und kann 

den Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. 

die betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, ändern oder 

aufheben, wenn sie es für zweckmäßig erachtet.  

▌ 

Artikel 41e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für PSA, die in 

dem in Artikel 41a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt 

sind, Vorrang ein. Die Kommission unterstützt die Koordinierung dieser 

Priorisierungsbemühungen über das gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 

2019/1020 eingerichtete Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für PSA, die in dem in Artikel 41a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind. 

____________________ 

* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1). 
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Artikel 4 

Änderungen der Verordnung (EU) 2016/426 

Die Verordnung (EU) 2016/426 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden folgende Nummern angefügt: 

„32. ‚krisenrelevante Waren‘ krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

33. „Notfallmodus für den Binnenmarkt“ den Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++.“ 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. …). 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL Va 

NOTFALLVERFAHREN 

Artikel 40a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Artikel 40b bis 40e der vorliegenden Verordnung gelten nur, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der Verordnung 

(EU) 2024/…++ in Bezug auf unter die vorliegende Verordnung fallende 

Geräte und Ausrüstungen erlassen hat. 

(2) Die Artikel 40b bis 40e der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich für 

Geräte und Ausrüstungen, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung 

(EU) 2024/…+ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 

(3) Die Artikel 40b bis 40e der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich 

während des Notfallmodus für den Binnenmarkt, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 40c Absatz 7 der vorliegenden Verordnung gilt jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt und nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung. 
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(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Geräten und Ausrüstungen 

erlassen, die gemäß den Artikeln 40c und 40d in Verkehr gebracht oder vom 

Hersteller für eigene Zwecke verwendet werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 42 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  

Artikel 40b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Geräten und Ausrüstungen 

(1) Dieser Artikel gilt für alle Geräte und Ausrüstungen, die in dem in Artikel 17a 

Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 14 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 
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(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, Anträge 

auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Geräte und 

Ausrüstungen vorrangig zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese 

Anträge vor oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß 

Artikel 40a gestellt wurden. 

▌ 

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von Geräten 

und Ausrüstungen gemäß Absatz 2 dürfen den antragstellenden Herstellern 

keine zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Geräte und Ausrüstungen, für 

die sie notifiziert wurden, zu erhöhen.  

Artikel 40c 

Abweichung von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die verbindliche 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 
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(1) Abweichend von Artikel 14 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen eines 

bestimmten Geräts oder einer bestimmten Ausrüstung, das bzw. die in dem in 

Artikel 40a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und für 

das bzw. die die Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 14, bei 

denen die Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht 

▌durchgeführt wurden, für das bzw. die jedoch die Erfüllung aller in Anhang I 

dieser Verordnung festgelegten wesentlichen Anforderungen im Einklang mit 

den in der betreffenden Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen 

wurde, im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen. 
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(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten sofort über jede gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten Anforderungen 

sichergestellt wird, dass die in Anhang I der vorliegenden Verordnung 

niedergelegten wesentlichen Anforderungen eingehalten werden, erlässt die 

Kommission unverzüglich einen Durchführungsrechtsakt, mit dem die 

Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 erteilten 

Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union ausgedehnt wird und die 

Bedingungen festgelegt werden, unter denen das betreffende Gerät oder die 

betreffende Ausrüstung in Verkehr gebracht oder vom Hersteller für eigene 

Zwecke verwendet werden darf. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des 

Durchführungsrechtsakts kann die Kommission die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der technischen Bewertung, 

die der in Absatz 1 genannten Genehmigung zugrunde lag, sachdienliche 

Informationen bereitzustellen oder Stellung zu nehmen. Der 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 42 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Auf dem Gerät bzw. der Ausrüstung, auf das bzw. die die in Unterabsatz 1 

genannte Ausweitung der Gültigkeit Anwendung findet, muss der Hinweis 

angebracht werden, dass es bzw. sie als „krisenrelevante Ware“ in Verkehr 

gebracht wird. In dem in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt 

werden der Inhalt und die Aufmachung dieses Hinweises festgelegt. Dieser 

Hinweis sowie sämtliche Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und 

leserlich sowie, falls erforderlich, in einer für die Verbraucher und sonstigen 

Endnutzer leicht verständlichen, vom betreffenden Mitgliedstaat zu 

bestimmenden Sprache abgefasst sein. 

(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 42 

Absatz 4 genannten Verfahren unmittelbar anwendbare 

Durchführungsrechtsakte. 
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(4) Solange kein in Absatz 2 oder 3 genannter Durchführungsrechtsakt erlassen 

wurde, ist die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats sowie im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats gültig, 

dessen zuständige nationale Behörde die Gültigkeit der betreffenden 

Genehmigung vor dem Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts 

anerkannt hat. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung anzuerkennen. 

(5) Der Hersteller eines Geräts oder einer Ausrüstung, das bzw. die dem in 

Absatz 1 genannten Genehmigungsverfahren unterliegt, erklärt auf eigene 

Verantwortung, dass das betreffende Gerät oder die betreffende Ausrüstung 

alle in Anhang I festgelegten wesentlichen Anforderungen erfüllt, und ist für 

die Durchführung aller von der zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen 

Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 

(6) Jede ▌gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen das Gerät oder die Ausrüstung in Verkehr 

gebracht oder vom Hersteller für eigene Zwecke verwendet werden darf. 

Solche Genehmigungen müssen mindestens Folgendes enthalten: 
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a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der 

wesentlichen Anforderungen erfolgreich nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

des betreffenden Geräts oder der betreffenden Ausrüstung; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für das betreffende Gerät oder die 

betreffende Ausrüstung sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf das in Verkehr gebrachte oder vom 

Hersteller für eigene Zwecke verwendete Gerät oder die in Verkehr 

gebrachte oder vom Hersteller für eigene Zwecke verwendete 

Ausrüstung zu ergreifen sind▌. 
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▌ 

(7) Abweichend von den Artikeln 6, 16 und 17 dürfen Geräte und Ausrüstungen, 

für die eine Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilt 

wurde, ▌nicht mit der CE-Kennzeichnung versehen werden, und Artikel 6 

findet keine Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind befugt, auf nationaler Ebene alle in der Verordnung (EU) 

2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates* und in der 

vorliegenden Verordnung vorgesehenen Abhilfemaßnahmen und 

beschränkenden Maßnahmen in Bezug auf solche Geräte und Ausrüstungen zu 

ergreifen. Sie unterrichten die Kommission und die 

Marktüberwachungsbehörden aller anderen Mitgliedstaaten sofort über 

diese Maßnahmen. 

▌ 

(9) Der Rückgriff auf das in den Absätzen 1 bis 4 dargelegte 

Genehmigungsverfahren lässt die Anwendung der einschlägigen, in Artikel 14 

festgelegten Konformitätsbewertungsverfahren im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats unberührt.  
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▌ 

Artikel 40d 

Konformitätsvermutung auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Geräte oder Ausrüstungen, die als krisenrelevante Waren 

eingestuft wurden, wird der Kommission in folgenden Fällen die Befugnis 

übertragen, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen für solche Geräte 

oder Ausrüstungen geeignete Normen aufgeführt oder gemeinsame 

Spezifikationen festgelegt werden, die die einschlägigen in Anhang I 

festgelegten wesentlichen Anforderungen abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde kein Verweis im Einklang 

mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 auf harmonisierte Normen 

veröffentlicht, die die in Anhang II dieser Verordnung festgelegten 

einschlägigen wesentlichen Anforderungen abdecken, und es ist nicht zu 

erwarten, dass ein solcher Verweis innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums veröffentlicht wird. 

b) Die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen in Anhang I der vorliegenden 

Verordnung festgelegten ▌ wesentlichen Anforderungen abdecken und 

deren Fundstellen bereits im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wurden, werden durch schwerwiegende Störungen des Funktionierens 

des Binnenmarkts, die zur Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt 

haben, erheblich eingeschränkt. 
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(2) In den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten wird die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der Begründung 

einer Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 dargelegt. Zu diesem Zweck 

können in diesen Durchführungsrechtsakten Verweise auf Europäische 

Normen oder Verweise auf einschlägige nationale oder internationale 

Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine Europäische Norm oder 

keine einschlägige nationale oder internationale Norm gibt, mit diesen 

Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden ▌gemäß dem in 

Artikel 42 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen und gelten ▌bis zum 

letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für den Binnenmarkt aktiv 

ist, es sei denn, die betreffenden Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

Absatz 7 des vorliegenden Artikels geändert oder aufgehoben. 

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs eines 

Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die Standpunkte 

der einschlägigen Gremien oder Sachverständigengruppen, die im Rahmen 

der vorliegenden Verordnung eingerichtet wurden, und konsultiert alle 

einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß. 
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(5) Unbeschadet des Artikels 13 wird bei Geräten oder Ausrüstungen, die mit den 

in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen ▌oder Teilen davon übereinstimmen, eine Konformität mit den 

einschlägigen in Anhang I festgelegten wesentlichen Anforderungen vermutet, 

die von den betreffenden Normen, gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen 

davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das Auslaufen oder die 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt folgt, können sich 

Hersteller nicht mehr auf die Konformitätsvermutung berufen, die durch die 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen gemäß den in Absatz 1 dieses 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakten begründet wird. 

(6) Sofern kein hinreichender Grund für die Annahme besteht, dass die Geräte 

oder Ausrüstungen, die unter die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine Gefahr für 

die Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellen, gelten abweichend von 

Artikel 40a Absatz 3 Unterabsatz 1 in Verkehr gebrachte oder für eigene 

Zwecke des Herstellers verwendete Geräte oder Ausrüstungen, die mit den 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen übereinstimmen, auch nach dem 

Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt als mit den 

einschlägigen in Anhang I festgelegten wesentlichen Anforderungen 

konform. 
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(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in Absatz 1 genannte Norm 

oder gemeinsame Spezifikation den einschlägigen in Anhang I festgelegten 

wesentlichen Anforderungen ▌ nicht in vollem Umfang entspricht, setzt er die 

Kommission mittels einer ausführlichen Erläuterung davon in Kenntnis. Die 

Kommission prüft die ausführliche Begründung und kann, sofern angezeigt, 

den Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die 

betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, ändern oder aufheben.  

▌ 

Artikel 40e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für Geräte und 

Ausrüstungen, die in dem in Artikel 40a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission 

unterstützt die Koordinierung dieser Priorisierungsbemühungen über das 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/1020 eingerichtete 

Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Geräte und Ausrüstungen, die in dem in Artikel 40a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind. 

____________________ 

* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1). 
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▌ 

Artikel 5 

Änderungen der Verordnung (EU) 2023/988 

Die Verordnung (EU) 2023/988 wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) sind von Kapitel IIa, Kapitel III Abschnitt 1, den Kapiteln V und VII und den 

Kapiteln IX bis XI ausgenommen.“ 

(2) In Artikel 3 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„29. ‚krisenrelevante Waren‘ krisenrelevante Waren im Sinne des Artikels 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

30. ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘ den Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++. 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. …).“ 
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(3) Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL IIA 

NOTFALLVERFAHREN 

Artikel 8a 

Aktivierung von Notfallverfahren, Verhältnis zu anderen Bestimmungen dieser 

Verordnung und Deaktivierung 

(1) Die Artikel 8b und 8c der vorliegenden Verordnung gelten nur, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ in Bezug auf unter die vorliegende Verordnung 

fallende Produkte erlassen hat. 

(2) Die Artikel 8b und 8c der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich für 

unter die vorliegende Verordnung fallende Produkte, die gemäß Artikel 18 

Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/…++ als krisenrelevante Waren 

eingestuft wurden.  
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(3) Die Artikel 8b bis 8d der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich 

während des Notfallmodus für den Binnenmarkt, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 8b 

Vermutung der Konformität mit dem allgemeinen Sicherheitsgebot im 

Zusammenhang mit einem Notfallmodus für den Binnenmarkt 

(1) Zusätzlich zu der in Artikel 7 der vorliegenden Verordnung niedergelegten 

Konformitätsvermutung kann bei schwerwiegenden Störungen des 

Funktionierens des Binnenmarkts, die bei der Aktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…++ 

berücksichtigt wurden und durch die die Möglichkeiten der Hersteller, 

einschlägige Europäische Normen zu nutzen, deren Fundstellen bereits im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wurden, erheblich eingeschränkt werden, 

die Konformität mit dem in Artikel 5 niedergelegten allgemeinen 

Sicherheitsgebot auch für die Zwecke der Bereitstellung von Produkten auf 

dem Markt vermutet werden, wenn das Produkt den nationalen 

Anforderungen in Bezug auf die Risiken und Risikokategorien gerecht wird, 

die in Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen im nationalen Recht des 

Mitgliedstaats festgelegt sind, in dem das Produkt auf dem Markt 

bereitgestellt wird, sofern dieses Recht mit dem Unionsrecht im Einklang 

steht. 
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(2) Zusätzlich zu den Fällen, in denen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

und Artikel 7 Absatz 1 die Konformität mit dem in Artikel 5 niedergelegten 

allgemeinen Sicherheitsgebot vermutet wird, treffen die Mitgliedstaaten alle 

geeigneten Maßnahmen, damit ihre zuständigen Behörden für die Zwecke 

der Bereitstellung von Produkten auf dem Markt die Auffassung vertreten, 

dass bei Produkten, die anderen einschlägigen Europäischen Normen als 

denen, deren Fundstellen gemäß Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, 

einschlägigen internationalen Normen, die von einer anerkannten 

internationalen Normungsorganisation im Sinne von Artikel 2 Nummer 9 

der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 entwickelt wurden, oder einschlägigen 

nationalen Normen, die von einer nationalen Normungsorganisation im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 

entwickelt wurden, entsprechen, die Konformität mit dem in der vorliegenden 

Verordnung festgelegten allgemeinen Sicherheitsgebot in Bezug auf die 

durch diese Normen geregelten Risiken und Risikokategorien vermutet wird, 

es sei denn, diese Normen sind im Hinblick auf die anderen Elemente der 

Artikel 6 und 8 der vorliegenden Verordnung nicht geeignet.  

(3) Artikel 7 Absatz 3 gilt für die im Einklang mit diesem Artikel begründete 

Konformitätsvermutung. 
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Artikel 8c 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung 

der Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für unter 

diese Verordnung fallende Produkte, die in dem in Artikel 8a Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

alle erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen.“ 
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Artikel 6 

Änderungen der Verordnung (EU) 2023/1230 

Die Verordnung (EU) 2023/1230 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„37. ‚krisenrelevante Waren‘ bezeichnen krisenrelevante Waren im Sinne von 

Artikel 3 Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+; 

38. ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘ bezeichnet den Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++.“ 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. …). 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL IVA 

NOTFALLVERFAHREN 

Artikel 25a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Artikel 25b bis 25e der vorliegenden Verordnung gelten nur, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ in Bezug auf unter die vorliegende Verordnung 

fallende Maschinen und dazugehörige Produkte erlassen hat. 

(2) Die Artikel 25b bis 25e der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich 

für Maschinen und dazugehörige Produkte, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 

der Verordnung (EU) 2024/…++ als krisenrelevante Waren eingestuft 

wurden. 

(3) Die Artikel 25b bis 25e der vorliegenden Verordnung gelten ausschließlich 

während des Notfallmodus für den Binnenmarkt, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 
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 Artikel 25c Absatz 7 der vorliegenden Verordnung gilt jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder 

seiner Deaktivierung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Korrekturmaßnahmen oder restriktiven Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Maschinen und 

dazugehörige Produkte erlassen, die gemäß den Artikeln 25c und 25d in 

Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 48 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 25b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren 

eingestuften Maschinen und dazugehörigen Produkten 

(1) Dieser Artikel gilt für alle Arten von Maschinen und dazugehörigen 

Produkten, die in dem in Artikel 25a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 25 unterliegen, die die 

verbindliche Einschaltung einer notifizierten Stelle erfordern. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, alle 

Anträge auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Maschinen 

und dazugehörigen Produkte vorrangig zu bearbeiten, unabhängig davon, ob 

diese Anträge vor oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß 

Artikel 25a gestellt wurden. 
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(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von 

Maschinen und dazugehörigen Produkten gemäß Absatz 2 dürfen den 

antragstellenden Herstellern keine zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten 

entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, um ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Maschinen und 

dazugehörigen Produkte, für die sie notifiziert wurden, zu erhöhen. 

Artikel 25c 

Abweichung von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 25 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen oder die 

Inbetriebnahme von bestimmten Maschinen oder dazugehörigen Produkten, 

die in dem in Artikel 25a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt 

aufgeführt sind und für die die in Artikel 25 genannten 

Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung einer 

notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht durchgeführt wurden, wenn die 

Erfüllung aller in der vorliegenden Verordnung niedergelegten wesentlichen 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen im Einklang mit den in 

der betreffenden Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde, 

im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen. 
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(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten sofort über jede gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten Anforderungen 

sichergestellt wird, dass die in Anhang III der vorliegenden Verordnung 

niedergelegten grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen eingehalten werden, erlässt die 

Kommission unverzüglich einen Durchführungsrechtsakt, mit dem die 

Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 erteilten 

Genehmigung für einen begrenzten Zeitraum auf das Gebiet der gesamten 

Union ausgedehnt wird und die Bedingungen festgelegt werden, unter denen 

die betreffende Maschine oder das dazugehörige Produkt in Verkehr 

gebracht oder in Betrieb genommen werden darf. Bei der Ausarbeitung des 

Entwurfs des Durchführungsrechtsakts kann die Kommission die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der technischen Bewertung, 

die der in Absatz 1 genannten Genehmigung zugrunde lag, sachdienliche 

Informationen bereitzustellen oder Stellung zu nehmen. Der 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 48 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Auf Maschinen oder den dazugehörigen Produkten, auf die die in 

Unterabsatz 1 genannte Ausweitung der Genehmigung Anwendung findet, 

muss der Hinweis angebracht werden, dass sie als „krisenrelevante Waren“ 

in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden. In dem in 

Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt werden der Inhalt und die 

Aufmachung dieses Hinweises festgelegt. Dieser Hinweis sowie sämtliche 

Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und leserlich sowie, falls 

erforderlich, in einer für die Verbraucher und sonstigen Endnutzer leicht 

verständlichen, vom betreffenden Mitgliedstaat zu bestimmenden Sprache 

abgefasst sein. 
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(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 48 

Absatz 4 genannten Verfahren unmittelbar geltende 

Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein in Absatz 2 oder 3 genannter Durchführungsrechtsakt erlassen 

wurde, ist die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats sowie im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats gültig, 

dessen zuständige nationale Behörde die Gültigkeit der betreffenden 

Genehmigung vor dem Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts 

anerkannt hat. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung anzuerkennen. 

(5) Die Hersteller von Maschinen oder den dazugehörigen Produkten, die dem 

in Absatz 1 genannten Genehmigungsverfahren unterliegen, erklären auf 

eigene Verantwortung, dass die Maschinen oder die dazugehörigen Produkte 

alle einschlägigen in Anhang III festgelegten grundlegenden Sicherheits- 

und Gesundheitsschutzanforderungen erfüllen, und ist für die 

Durchführung aller von der zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen 

Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 
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(6) Jede gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung muss die Bedingungen und 

Anforderungen enthalten, unter denen die Maschinen oder die 

dazugehörigen Produkte in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen 

werden dürfen. Solche Genehmigungen müssen mindestens Folgendes 

enthalten: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der 

einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen erfolgreich nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

der betreffenden Maschinen und der betreffenden dazugehörigen 

Produkte; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus 

für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 

2024/…++ aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für die betreffenden Maschinen 

und die betreffenden dazugehörigen Produkte sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf die Maschinen oder die 

dazugehörigen Produkte, die in Verkehr gebracht oder in Betrieb 

genommen wurden, zu ergreifen sind. 

(7) Abweichend von den Artikeln 4, 23 und 24 dürfen Maschinen oder die 

dazugehörigen Produkte, für die eine Genehmigung gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels erteilt wurde, nicht mit der CE-Kennzeichnung 

versehen werden, und Artikel 4 findet keine Anwendung. 
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(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf solche Maschinen und die dazugehörigen 

Produkte befugt, auf nationaler Ebene alle in der Verordnung (EU) 

2019/1020 und in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen 

Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen zu ergreifen. Sie 

unterrichten die Kommission und die Marktüberwachungsbehörden aller 

anderen Mitgliedstaaten sofort über diese Maßnahmen. 

(6) Der Rückgriff auf das in den Absätzen 1 bis 4 festgelegte 

Genehmigungsverfahren lässt die Anwendung der in Artikel 25 festgelegten 

einschlägigen Konformitätsbewertungsverfahren im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats unberührt. 

Artikel 25d 

Konformitätsvermutung auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Maschinen oder die dazugehörigen Produkte, die als 

krisenrelevante Waren eingestuft wurden, wird der Kommission in folgenden 

Fällen die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in 

denen für solche Maschinen oder die dazugehörigen Produkte geeignete 

Normen aufgeführt oder gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden, die 

die in Anhang III dieser Verordnung festgelegten wesentlichen Sicherheits- 

und Gesundheitsschutzanforderungen abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde kein Verweis auf 

harmonisierte Normen im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 veröffentlicht, die die einschlägigen, in Anhang III der 

vorliegenden Verordnung festgelegten grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen abdecken, und es ist nicht zu 

erwarten, dass ein solcher Verweis innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums veröffentlicht wird, oder 
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b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen in Anhang III festgelegten 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 

abdecken und deren Fundstellen bereits im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht wurden, werden durch schwerwiegende Störungen des 

Funktionierens des Binnenmarkts, die zur Aktivierung des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung 

(EU) 2024/...++ geführt haben, erheblich eingeschränkt. 

(2) In den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten wird die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der Begründung 

einer Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 dargelegt. Zu diesem Zweck 

können in diesen Durchführungsrechtsakten Verweise auf Europäische 

Normen oder Verweise auf einschlägige nationale oder internationale 

Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine Europäische Norm oder 

keine einschlägige nationale oder internationale Norm gibt, mit diesen 

Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden. 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 48 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen und gelten bis zum letzten Tag des 

Zeitraums, in dem der Notfallmodus für den Binnenmarkt aktiv ist, es sei 

denn, die betreffenden Durchführungsrechtsakte werden gemäß Absatz 7 des 

vorliegenden Artikels geändert oder aufgehoben. 
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(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs eines 

Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die Standpunkte 

der einschlägigen Gremien oder der Sachverständigengruppe, die im 

Rahmen der vorliegenden Verordnung eingerichtet wurden, und konsultiert 

alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß. 

(5) Unbeschadet des Artikels 20 wird bei Maschinen und den dazugehörigen 

Produkten, die mit den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon 

übereinstimmen, eine Konformität mit den in Anhang III festgelegten 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen vermutet, 

die von den betreffenden Normen, gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen 

davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das Auslaufen oder die 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt folgt, können sich 

Hersteller nicht mehr auf die Konformitätsvermutung berufen, die durch die 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen gemäß den in Absatz 1 dieses 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakten begründet wird. 
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(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass die 

Maschinen und die dazugehörigen Produkte, die unter die in Absatz 1 

genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine Gefahr 

für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellen, gelten 

abweichend von Artikel 25a Absatz 3 Unterabsatz 1 dieser Verordnung in 

Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Maschinen und die 

dazugehörigen Produkte, die mit den betreffenden Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen übereinstimmen, auch nach dem 

Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß Absatz 3 dieses Artikels 

erlassenen Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt als mit den 

einschlägigen in Anhang III festgelegten grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen konform. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in Absatz 1 genannte Norm 

oder gemeinsame Spezifikation den in Anhang III festgelegten 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nicht in 

vollem Umfang entspricht, so setzt er die Kommission davon unter 

Beifügung einer ausführlichen Begründung in Kenntnis. Die Kommission 

prüft die ausführliche Begründung und ändert, sofern angezeigt, den 

Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die 

betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, oder hebt ihn auf. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 269 

Artikel 25e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung 

der Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für 

Maschinen und die dazugehörigen Produkte, die in dem in Artikel 25a 

Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. 

Die Kommission unterstützt die Koordinierung dieser 

Priorisierungsbemühungen über das gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 

2019/1020 eingerichtete Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

alle erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der 

Prüfkapazitäten für Maschinen und die dazugehörigen Produkte, die in dem 

in Artikel 25a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt 

sind.“ 
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Artikel 7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem … [Datum, das mit dem Datum des Inkrafttretens der im Dokument PE-

CONS Nr. … (2022/0278(COD)) enthaltenen Verordnung identisch ist]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0322
Änderung bestimmter Richtlinien im Hinblick auf die Schaffung des 
Notfallinstruments für den Binnenmarkt
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinien 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 
2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 
2014/35/EU, 2014/53/EU und 2014/68/EU in Bezug auf Notfallverfahren für die 
Konformitätsbewertung, die Annahme gemeinsamer Spezifikationen und die 
Marktüberwachung aufgrund eines Binnenmarkt-Notfalls (COM(2022)0462 – C9-
0313/2022 – 2022/0280(COD))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0462),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 91 und 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0313/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 20221,

– gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 8. Februar 20232,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

                                                
1 ABl. C 100 vom 16.3.2023, S. 95.
2 ABl. C 157 vom 3.5.2023, S. 82.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9‑0245/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0280 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 
▌2014/29/EU, 2014/30/EU, ▌2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 
2014/68/EU in Bezug auf Notfallverfahren für die Konformitätsbewertung, die 
Konformitätsvermutung, die Annahme gemeinsamer Spezifikationen und die 
Marktüberwachung aufgrund eines Binnenmarkt-Notfalls  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 91 und 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 100 vom 16.3.2023, S. 95. 
2 ABl. C 157 vom 3.5.2023, S. 82. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates+4 

werden Bestimmungen festgelegt, mit denen während einer Krise das normale 

Funktionieren des Binnenmarkts, einschließlich des freien Waren- und 

Dienstleistungsverkehrs und der Freizügigkeit, und die Verfügbarkeit 

krisenrelevanter Waren und Dienstleistungen sowie von Waren und Dienstleistungen 

von kritischer Bedeutung für die Bürger, Unternehmen und Behörden sichergestellt 

werden sollen. Diese Verordnung gilt für Waren und Dienstleistungen. 

(2) Mit der Verordnung (EU) 2024/…++ werden Maßnahmen festgelegt, die auf 

kohärente, transparente, effiziente, verhältnismäßige und rechtzeitige Weise 

angewandt werden sollten, um die Auswirkungen einer Krise auf das Funktionieren 

des Binnenmarkts zu verhindern, abzumildern und zu minimieren.  

(3) Mit der Verordnung (EU) 2024/…++ wird ein mehrstufiger Mechanismus festgelegt, 

bestehend aus Notfallplanung sowie einem Überwachungs- und einem Notfallmodus 

für den Binnenmarkt. 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/… (2022/0278(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel, die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung 
einfügen. 

4  Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die Resilienz des 
Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates 
(Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz) (ABl. …). 

++  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-
CONS Nr. … (2022/0278(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(4) Um den durch die Verordnung (EU) 2024/…++ geschaffenen Rahmen zu ergänzen, 

für Kohärenz zu sorgen und seine Wirksamkeit weiter zu erhöhen, sollte 

sichergestellt werden, dass die in dieser Verordnung genannten krisenrelevanten 

Waren rasch auf dem Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden können, sodass ein 

Beitrag zur Bewältigung und Abmilderung von Störungen dieses Marktes geleistet 

wird. 
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(5) In einer Reihe von sektorspezifischen Rechtsakten der Union sind harmonisierte 

Vorschriften für die Konzeption, die Herstellung, die Konformitätsbewertung und 

das Inverkehrbringen bestimmter Produkte festgelegt. Zu diesen Rechtsakten 

gehören die Richtlinien 2000/14/EG5, 2006/42/EG6, 2010/35/EU7, 2014/29/EU8, 

2014/30/EU9, ▌ 2014/33/EU10, 2014/34/EU11, 2014/35/EU12, 2014/53/EU13 und 

2014/68/EU14 des Europäischen Parlaments und des Rates (die geänderten 

Richtlinien). Darüber hinaus beruhen die meisten dieser Rechtsakte auf den 

Grundsätzen des neuen Konzepts für die technische Harmonisierung und sind ferner 

                                                 
5 Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende 
Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 
Maschinen (ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1). 

6 Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 
über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (ABl. L 157 vom 9.6.2006, 
S. 24). 

7 Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2010 
über ortsbewegliche Druckgeräte und zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 
76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG (ABl. L 165 
vom 30.6.2010, S. 1). 

8 Richtlinie 2014/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung einfacher Druckbehälter auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 
S. 45). 

9 Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79). 

10 Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge und 
Sicherheitsbauteile für Aufzüge (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 251). 

11 Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und 
Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 309). 

12 Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 357). 

13 Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/5/EG (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62). 

14 Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
von Druckgeräten auf dem Markt (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 164). 
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an die Musterbestimmungen des Beschlusses Nr. 768/2008/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates15 angelehnt. 

                                                 
15 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und 
zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, 
S. 82). 
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(6) Weder in den Musterbestimmungen des Beschlusses Nr. 768/2008/EG noch in den 

besonderen Bestimmungen der sektorspezifischen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union sind Verfahren vorgesehen, die in 

Krisenfällen Anwendung finden sollen. Es ist daher angebracht, gezielte 

Anpassungen der geänderten Richtlinien vorzunehmen, um eine Reaktion auf die 

Auswirkungen von Krisen, die Produkte betreffen, die gemäß der Verordnung (EU) 

2024/…++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden und unter die geänderten 

Richtlinien fallen, zu ermöglichen. 

(7) Die Erfahrungen aus vorhergehenden Krisen, die Auswirkungen auf den 

Binnenmarkt hatten, haben gezeigt, dass die in den sektorspezifischen Rechtsakten 

der Union festgelegten Verfahren nicht auf die Erfordernisse von 

Krisenreaktionsszenarien zugeschnitten sind und nicht die erforderliche 

regulatorische Flexibilität bieten. Es ist daher angebracht, eine Rechtsgrundlage für 

solche Krisenreaktionsverfahren zu schaffen, um die im Rahmen der Verordnung 

(EU) 2024/…++ angenommenen Maßnahmen zu ergänzen. 
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(8) Um die potenziellen Auswirkungen von Störungen auf den Binnenmarkt im Fall 

einer Krise zu bewältigen und um sicherzustellen, dass harmonisierte 

krisenrelevante Waren während des Notfallmodus für den Binnenmarkt rasch in 

Verkehr gebracht werden können, ist es angebracht, die 

Konformitätsbewertungsstellen zu verpflichten, den Anträgen auf 

Konformitätsbewertung solcher Waren Vorrang vor allen anhängigen Anträgen für 

Produkte einzuräumen, die nicht als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. Im 

Rahmen einer solchen Priorisierung sollte es den Konformitätsbewertungsstellen 

nicht gestattet sein, den Herstellern zusätzliche unverhältnismäßige Kosten in 

Rechnung zu stellen. Alle zusätzlichen Kosten, die Herstellern von 

Konformitätsbewertungsstellen in Rechnung gestellt werden, sollten absolut 

verhältnismäßig zu den tatsächlichen zusätzlichen Anstrengungen sein, die die 

jeweilige Konformitätsbewertungsstelle zur Umsetzung der Priorisierung 

unternimmt, und auf die Dauer des Notfallmodus für den Binnenmarkt begrenzt 

sein. Die Abwälzung bestimmter zusätzlicher und verhältnismäßiger Kosten durch 

die Konformitätsbewertungsstellen auf die Hersteller sollte eine Ausnahme bleiben 

und einer fairen Kostenverteilung zwischen allen Interessenträgern entsprechen, 

die an den Bemühungen zur Eindämmung der Störungen des Binnenmarkts 

beteiligt sind. Die mit einer Konformitätsbewertung verbundenen Kosten sollten 

nicht zu einem Hindernis für den Markteintritt potenzieller neuer Hersteller, 

insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen, werden und die Entstehung 

innovativer Produkte nicht einschränken. Darüber hinaus sollte den gemäß den 

geänderten Richtlinien notifizierten Konformitätsbewertungsstellen nahegelegt 

werden, ihre Prüfkapazitäten für Produkte zu erhöhen, die als krisenrelevante 

Waren eingestuft wurden und für die sie notifiziert wurden. 
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(9) Notfallverfahren sollten in den Richtlinien 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, ▌ 

2014/29/EU, 2014/30/EU, ▌ 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU 

und 2014/68/EU festgelegt werden. Diese Verfahren sollten erst nach der 

Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt und nur dann Anwendung 

finden, wenn eine bestimmte Ware, die unter diese Richtlinien fällt, gemäß der 

Verordnung (EU) 2024/…++ als krisenrelevante Ware eingestuft wurde und die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt zur Aktivierung dieser Verfahren gemäß 

der genannten Verordnung erlassen hat. 

(10) Für den Fall, dass sich beispielsweise die Störungen des Binnenmarkts auf die 

Konformitätsbewertungsstellen auswirken könnten oder die Prüfkapazitäten für 

Produkte, die als krisenrelevanten Waren eingestuft wurden, nicht ausreichen, sollten 

die zuständigen nationalen Behörden die Möglichkeit haben, ausnahmsweise und 

vorübergehend das Inverkehrbringen von Produkten zu genehmigen, die nicht den 

üblichen, in den jeweiligen sektorspezifischen Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurden. 
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(11) Bei Produkten, die in den Anwendungsbereich der geänderten Richtlinien fallen und 

als krisenrelevante Waren eingestuft wurden, sollten die zuständigen nationalen 

Behörden im Zusammenhang mit einem anhaltenden Binnenmarkt-Notfall von der 

Verpflichtung zur Durchführung der in den geänderten Richtlinien festgelegten 

Konformitätsbewertungsverfahren abweichen können, wenn die Einbeziehung einer 

notifizierten Stelle verbindlich ist. In solchen Fällen sollten diese Behörden 

Genehmigungen für das Inverkehrbringen und die etwaige Inbetriebnahme dieser 

Produkte erteilen können, sofern die Konformität mit allen grundlegenden bzw. 

wesentlichen Sicherheitsanforderungen sichergestellt ist. Es sollte möglich sein, die 

Einhaltung dieser Anforderungen auf verschiedene Weise nachzuweisen, unter 

anderem durch die Prüfung von Mustern, die der Hersteller, der eine Genehmigung 

beantragt hat, den nationalen Behörden zur Verfügung stellt. Die spezifischen 

Verfahren, die zum Nachweis der Konformität angewandt wurden, und ihre 

Ergebnisse sollten in der von der zuständigen nationalen Behörde erteilten 

Genehmigung klar beschrieben werden. 
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(12) Da die durch die geänderten Richtlinien harmonisierten wesentlichen 

Sicherheitsanforderungen weiterhin gelten werden und eine zuständige nationale 

Behörde die Möglichkeit haben sollte, die Genehmigung für das Inverkehrbringen 

von Produkten ohne CE-Kennzeichnung ausnahmsweise, vorübergehend und 

zusätzlich zu den in diesen Richtlinien festgelegten 

Konformitätsbewertungsverfahren zu erteilen, werden mit dieser Richtlinie die 

Bedingungen für das Funktionieren des Binnenmarkts weiter verbessert. Daher 

wird mit dieser Richtlinie sowohl dem Kontext Rechnung getragen, der sich aus 

den vollständig harmonisierten Vorschriften ergibt, die sich aus den geänderten 

Richtlinien ergeben, als auch den ergänzenden Vorschriften, die sich aus den an 

ihnen vorgenommenen Änderungen ergeben. Durch diese Änderungen würde es 

den nationalen Behörden ermöglicht, in anderen Mitgliedstaaten erteilte 

Genehmigungen anzuerkennen, und die Kommission verpflichtet, die Gültigkeit 

solcher nationalen Genehmigungen im Wege von Durchführungsrechtsakten vom 

Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats auf das Gebiet der gesamten Union 

auszudehnen, sofern mit den in der Genehmigung festgelegten Anforderungen 

sichergestellt wird, dass die in diesen geänderten Richtlinien festgelegten 

grundlegenden bzw. wesentlichen Anforderungen eingehalten werden. Ein solches 

paralleles nationales Genehmigungssystem zusätzlich zum 

Konformitätsbewertungsverfahren der Union ist in außergewöhnlichen 

Krisenzeiten gerechtfertigt und verhältnismäßig, um das legitime Ziel des Schutzes 

der Gesundheit, des Lebens und der Sicherheit von Personen zu erreichen. Indem 

in dieser Richtlinie keine automatische gegenseitige Anerkennung jeder 

nationalen Genehmigung vorgesehen wird, die in Krisenzeiten von 

Konformitätsbewertungsverfahren abweicht, soll eine Umgehung oder 

Untergrabung des CE-Kennzeichnungsverfahrens verhindert und damit das 

Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit von Produkten auf dem 

Unionsmarkt, die mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, aufrechterhalten 

werden.  
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Daher sollten diese neuen abweichenden Vorschriften, soweit mit ihnen die 

Anbringung der CE-Kennzeichnung an Produkten, die nur auf nationaler Ebene 

zugelassen wurden, verboten wird, die harmonisierten Produktvorschriften und 

das Vertrauen der Verbraucher in die CE-Kennzeichnung unberührt lassen, die 

nur angebracht werden darf, wenn alle harmonisierten materiell- und 

verfahrensrechtlichen Vorschriften eingehalten wurden. Indem mit den 

abweichenden Vorschriften ein zusätzlicher, paralleler Weg für das 

ausnahmsweise Inverkehrbringen krisenrelevanter Waren während eines 

Binnenmarkt-Notfalls geboten wird, wird es neuen Herstellern ermöglicht, ihre 

Produkte rasch in Verkehr zu bringen, ohne den Abschluss der regulären 

Konformitätsbewertungsverfahren abzuwarten. Ein solches beschleunigtes und 

außerordentliches Inverkehrbringen trägt zu einer raschen Zunahme des Angebots 

an krisenrelevanten Waren bei und stellt gleichzeitig eine Erleichterung für die 

Hersteller dar, da sie dadurch erste Chargen oder Produktserien vor Abschluss der 

Konformitätsbewertungsverfahren in Verkehr bringen können. Sobald die 

Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich abgeschlossen sind, sollten die 

nachfolgenden Chargen oder Produktserien in vollem Umfang den einschlägigen 

geltenden Vorschriften entsprechen und damit in den freien Warenverkehr 

eingeführt werden können. Die Koexistenz abweichender Ausnahmeregelungen 

neben den bestehenden Vorschriften während eines Binnenmarkt-Notfalls 

ermöglicht den Übergang zu den bestehenden Vorschriften, sodass die Hersteller 

ihre Produkte nach dem Auslaufen oder der Deaktivierung des Notfallmodus für 

den Binnenmarkt weiter in den Verkehr bringen können. 
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(13) Hat die Kommission die Gültigkeit einer von einem Mitgliedstaat erteilten 

Zulassung im Wege eines Durchführungsrechtsakts auf das Gebiet der gesamten 

Union ausgedehnt, so sollten die darin festgelegten Bedingungen für das 

Inverkehrbringen der betreffenden Produkte nur für jene Produkte gelten, die 

nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Durchführungsrechtsakts in Verkehr 

gebracht wurden. In diesem Durchführungsrechtsakt kann vorgesehen werden, 

dass die Vorteile des freien Warenverkehrs auch für Produkte gewährt werden, die 

bereits auf der Grundlage bereits bestehender Genehmigungen in Verkehr 

gebracht wurden. Alle bereits bestehenden Genehmigungen, die von den 

Mitgliedstaaten vor dem Inkrafttreten eines Durchführungsrechtsakts der 

Kommission erteilt wurden, sollten nach Inkrafttreten des 

Durchführungsrechtsakts der Kommission für bestimmte Waren keine 

Rechtsgrundlage für das Inverkehrbringen dieser Waren mehr bieten, und die 

Mitgliedstaaten sollten die hierzu erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Waren, 

die bereits auf der Grundlage einer von einem Mitgliedstaat vor dem Erlass des 

Durchführungsrechtsakts der Kommission erteilten Genehmigung in Verkehr 

gebracht wurden, sollten nicht zurückgenommen oder zurückgerufen werden 

müssen, es sei denn, in Bezug auf diese Waren werden spezifische 

Sicherheitsbedenken festgestellt, die dazu führen, dass die Kommission im Wege 

eines anderen Durchführungsrechtsakts Abhilfemaßnahmen oder beschränkende 

Maßnahmen ergreifen muss. 
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(14) Die Gültigkeit aller Genehmigungen, die während eines aktiven Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß den in dieser Richtlinie festgelegten Notfallverfahren 

erteilt wurden und die das Inverkehrbringen von Produkten, die als 

krisenrelevante Waren eingestuft wurden, betreffen, sollte automatisch am Tag des 

Auslaufens oder der Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt enden. 

Es sollte jedoch auch möglich sein, Genehmigungen von kürzerer Gültigkeit zu 

erteilen. Nach Ablauf einer Genehmigung sollten krisenrelevante Waren nicht 

mehr auf der Grundlage dieser Genehmigung in Verkehr gebracht werden. Der 

Ablauf einer Genehmigung sollte jedoch nicht automatisch zu einer Verpflichtung 

zur Rücknahme oder zum Rückruf von Waren führen, die bereits auf der 

Grundlage dieser Genehmigung in Verkehr gebracht wurden. In Fällen, in denen 

das Inverkehrbringen unter Verstoß gegen die in der Genehmigung festgelegten 

Bedingungen erfolgt ist oder hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass 

die von dieser Genehmigung erfassten Waren ein Risiko für die Gesundheit oder 

Sicherheit von Personen darstellen, sollten die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden befugt sein, alle ihnen zur Verfügung stehenden 

Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen gemäß den geänderten 

Richtlinien zu ergreifen. Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung der 

sektorspezifischen Notfallverfahren sicherzustellen, sollte die Kommission die 

Befugnis erhalten, Vorschriften über die Folgemaßnahmen und die Verfahren 

festzulegen, die in Bezug auf die im Einklang mit den einschlägigen 

sektorspezifischen Notfallverfahren in Verkehr gebrachten Waren zu ergreifen 

bzw. zu befolgen sind. 
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(15) Um einen zeitnahen Informationsaustausch sicherzustellen und allen 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren, sollten die 

Kommission und die anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über alle auf 

nationaler Ebene getroffenen Entscheidungen zur Genehmigung krisenrelevanter 

Waren unterrichtet werden. Das in der Verordnung (EU) 2019/1020 des 

Europäischen Parlaments und des Rates16 vorgesehene Informations- und 

Kommunikationssystem für die Marktüberwachung (ICSMS) bietet bereits die 

erforderlichen Funktionen, um eine rasche Mitteilung von 

Verwaltungsentscheidungen zu ermöglichen, weshalb die Mitgliedstaaten es für 

diesen Zweck nutzen können sollten. Darüber hinaus sollten auch Informationen 

über alle Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen ausgetauscht 

werden. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/1020 müssen diese Informationen im 

ICSMS zugänglich sein, unabhängig davon, ob diese Maßnahmen aufgrund von 

Produkten, die ein ernstes Risiko darstellen, im Schnellwarnsystem Safety Gate 

gemeldet werden müssen. Eine doppelte Eingabe wird durch die Datenschnittstelle 

zwischen dem Safety Gate und dem ICSMS verhindert, die von der Kommission 

gemäß der Verordnung (EU) 2019/1020 betrieben wird. 

                                                 
16  Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). 
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(16) Alle von den Mitgliedstaaten erteilten Genehmigungen für das Inverkehrbringen 

krisenrelevanter Waren sollten zumindest bestimmte Informationen enthalten, die 

die Bewertung stützen, dass die betreffenden Waren die grundlegenden bzw. 

wesentlichen Anforderungen erfüllen, und bestimmte Elemente enthalten, mit 

denen sich ihre Rückverfolgbarkeit sicherstellen lässt. Die die Rückverfolgbarkeit 

betreffenden Elemente sollten spezifische Anforderungen an die Kennzeichnung, 

die Begleitdokumente oder an jegliche weiteren Mittel umfassen, mit denen sich 

die Identifizierung der betreffenden Waren sicherstellen lässt und aufgrund deren 

sie entlang der Lieferkette rückverfolgt werden können. Um eine einheitliche und 

kohärente Umsetzung der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit in der 

gesamten Union sicherzustellen, sollten in Durchführungsrechtsakten der 

Kommission, mit denen die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat erteilten 

Genehmigungen ausgedehnt wird, auch die gemeinsamen Anforderungen an die 

Rückverfolgbarkeit genannt werden. Zu diesen Anforderungen sollten konkrete 

Bestimmungen hinsichtlich der Angabe gehören, dass es sich bei der betroffenen 

Ware um eine „krisenrelevante Ware“ handelt. Bei Auslaufen oder Deaktivierung 

des Notfallmodus für den Binnenmarkt sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, im Wege von Durchführungsrechtsakten alle erforderlichen 

Anpassungen der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit krisenrelevanter 

Produkte, die bereits auf der Grundlage einer von einem Mitgliedstaat erteilten 

Genehmigung in Verkehr gebracht wurden, vorzunehmen. 
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(17) Wenn ein Binnenmarkt-Notfall zu einem exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach 

bestimmten Produkten führt, ist es angebracht, zur Unterstützung der Bemühungen 

der Wirtschaftsteilnehmer zur Deckung dieser Nachfrage technische Referenzen 

bereitzustellen, die die Hersteller für die Konzeption und Herstellung 

krisenrelevanter Waren, die die grundlegenden bzw. wesentlichen Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen erfüllen, verwenden können sollten. 

(18) In einigen sektorspezifischen harmonisierten Rechtsvorschriften der Union ist die 

Möglichkeit vorgesehen, dass ein Hersteller die Konformitätsvermutung in Anspruch 

nehmen kann, wenn sein Produkt mit einer harmonisierten Europäischen Norm 

übereinstimmt. Für den Fall, dass solche Normen nicht existieren oder ihre 

Einhaltung durch die krisenbedingten Störungen übermäßig erschwert werden 

könnte, sollten alternative Krisenreaktionsmechanismen vorgesehen werden. 
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(19) In Bezug auf die Richtlinien 2006/42/EG, ▌2014/29/EU, 2014/30/EU, 

▌2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2014/68/EU sollten die 

zuständigen nationalen Behörden davon ausgehen können, dass Produkte, die nach 

Europäischen Normen, den einschlägigen nationalen Normen der Mitgliedstaaten 

oder den einschlägigen internationalen Normen hergestellt wurden, die von einem 

anerkannten internationalen Normungsgremium entwickelt wurden und von der 

Kommission als für das Erreichen von Konformität geeignet eingestuft wurden 

sowie ein Schutzniveau bieten, das dem der harmonisierten Normen gleichwertig ist, 

die einschlägigen und grundlegenden bzw. wesentlichen Anforderungen erfüllen. 

Produkte, die auf der Grundlage der Konformitätsvermutung gemäß dem mit 

dieser Richtlinie eingeführten Notfallmechanismus in Verkehr gebracht werden, 

sollten nicht automatisch zurückgenommen werden, wenn der 

Durchführungsrechtsakt, in dem die Europäischen oder die einschlägigen 

nationalen oder internationalen Normen aufgeführt sind, seine Gültigkeit verliert. 

In Fällen, in denen Bedenken hinsichtlich der Konformität eines harmonisierten 

Produkts bestehen, das als krisenrelevante Ware eingestuft und während eines 

Notfallmodus für den Binnenmarkt auf der Grundlage einer in einem solchen 

Durchführungsrechtsakt festgelegten Konformitätsvermutung in Verkehr gebracht 

wurde, sollten die Marktüberwachungsbehörden in der Lage sein, alle 

erforderlichen Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen auf 

nationaler Ebene zu ergreifen, die in der Verordnung (EU) 2019/1020 und den 

jeweiligen sektorspezifischen Rechtsvorschriften vorgesehen sind. Nach dem 

Ablauf der Gültigkeit eines solchen Durchführungsrechtsakts sollte die 

Einhaltung der Europäischen oder der einschlägigen nationalen oder 

internationalen Normen keine Vermutung der Konformität mit den einschlägigen 

und grundlegenden bzw. wesentlichen Anforderungen mehr begründen. 
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(20) Darüber hinaus sollte die Kommission in Bezug auf die Richtlinien 2006/42/EG, 

▌2014/29/EU, 2014/30/EU, ▌2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU 

und 2014/68/EU die Möglichkeit haben, im Wege von Durchführungsrechtsakten 

gemeinsame Spezifikationen zu erlassen, auf die sich die Hersteller stützen können, 

um die Vermutung der Konformität mit den grundlegenden bzw. wesentlichen 

Anforderungen in Anspruch zu nehmen. Der Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 

dieser gemeinsamen Spezifikationen sollte für die Dauer des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt gelten. Produkte, die auf der Grundlage der Konformitätsvermutung, 

die durch den Nachweis der Einhaltung dieser gemeinsamen Spezifikationen 

begründet wurde, in Verkehr gebracht wurden, sollten nicht automatisch aus dem 

Verkehr genommen werden, wenn der Durchführungsrechtsakt zur Festlegung 

solcher gemeinsamen Spezifikationen seine Gültigkeit verliert. In Fällen, in denen 

Bedenken hinsichtlich der Konformität eines Produkts bestehen, das als 

krisenrelevante Ware eingestuft und während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt auf der Grundlage der Konformitätsvermutung, die durch den 

Nachweis der Einhaltung dieser gemeinsamen Spezifikationen begründet wurde, 

in Verkehr gebracht wurde, sollten die Marktüberwachungsbehörden alle 

erforderlichen Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen auf 

nationaler Ebene ergreifen können, die in der Verordnung (EU) 2019/1020 und 

den jeweiligen sektorspezifischen Rechtsvorschriften vorgesehen sind. Sobald der 

Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der gemeinsamen Spezifikationen nicht 

mehr gilt, sollte der Nachweis der Konformität mit diesen gemeinsamen 

Spezifikationen keine Vermutung der Konformität mit den einschlägigen und 

grundlegenden bzw. wesentlichen Anforderungen mehr begründen. 
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▌ 

(21) Damit das von den harmonisierten Produkten gebotene Sicherheitsniveau nicht 

beeinträchtigt wird, müssen Vorschriften für eine verstärkte Marktüberwachung 

festgelegt werden, insbesondere in Bezug auf Waren, die als krisenrelevant 

eingestuft wurden, unter anderem durch die Ermöglichung einer engeren 

Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung der 

Marktüberwachungsbehörden. 

(22) Im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der geänderten Richtlinien 

sollten die Mitgliedstaaten Vorschriften über Sanktionen festlegen, die bei 

Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Richtlinien, einschließlich der mit 

dieser Richtlinie eingeführten neuen Bestimmungen, durch Wirtschaftsakteure 

und Konformitätsbewertungsstellen zu verhängen sind. Die Mitgliedstaaten sollten 

auch sicherstellen, dass diese Vorschriften von den zuständigen nationalen 

Behörden, einschließlich der jeweiligen notifizierenden Behörde, durchgesetzt 

werden. 
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(23) Nach ihrer üblichen Vorgehensweise sollte die Kommission im Rahmen der frühen 

Etappen der Ausarbeitung aller Entwürfe von Durchführungsrechtsakten zur 

Festlegung gemeinsamer Spezifikationen systematisch die einschlägigen 

sektorspezifischen Interessenträger konsultieren. 

(24) Die Richtlinien 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, ▌2014/29/EU, 2014/30/EU, 

▌2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2014/68/EU sollten daher 

entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/14/EG;Year:2000;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/42/EG;Year:2006;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/35/EU;Year:2010;Nr:35&comp=


 

 293 

Artikel 1 

Änderungen der Richtlinie 2000/14/EG 

Die Richtlinie 2000/14/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

„g) ‚krisenrelevante Waren‘ krisenrelevante Waren im Sinne des Artikels 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

h) ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘ einen Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++.“ 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz) (ABl. …). 
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2. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 17a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 17b, 17c und 17d der vorliegenden Richtlinie nur dann gelten, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der Verordnung 

(EU) 2024/…++ in Bezug auf unter die vorliegende Richtlinie fallende Geräte 

und Maschinen erlassen hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 17b, 17c und 17d der vorliegenden Richtlinie nur für in Artikel 2 

Absatz 1 aufgeführte Geräte und Maschinen gelten, die gemäß Artikel 18 

Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/…++ als krisenrelevante Waren eingestuft 

wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 17b, 17c und 17d der vorliegenden Richtlinie nur während eines 

Notfallmodus für den Binnenmarkt gelten, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 
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Artikel 17c Absatz 7 ▌dieser Richtlinie gilt jedoch während des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt und nach seinem Auslaufen oder seiner Deaktivierung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der in Artikel 2 Absatz 1 genannten 

Geräte und Maschinen, die gemäß Artikel 17c in Verkehr gebracht oder in 

Betrieb genommen werden, erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 17b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Geräten und Maschinen 

(1) Dieser Artikel gilt für Geräte und Maschinen, die in dem in Artikel 17a 

Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 14 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, Anträge 

auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Geräte und Maschinen 

vorrangig zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese Anträge vor 

oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß Artikel 17a gestellt 

wurden. 

▌ 

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von Geräten 

und Maschinen gemäß Absatz 2 dürfen den antragstellenden Herstellern keine 

zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Geräte und Maschinen, für die 

sie notifiziert wurden, zu erhöhen.  
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Artikel 17c 

Ausnahme von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 14 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen oder die 

Inbetriebnahme eines bestimmten Geräts oder einer bestimmten Maschine im 

Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats genehmigen, das bzw. die in Artikel 12 

genannt und in dem in Artikel 17a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt 

aufgeführt ist und für das bzw. die die in Artikel 14 genannten 

Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung einer 

notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht ▌durchgeführt wurden, für das 

bzw. die jedoch die Erfüllung aller in dieser Richtlinie festgelegten 

Anforderungen in Bezug auf umweltbelastende Geräuschemissionen im 

Einklang mit den in der betreffenden Genehmigung bezeichneten Verfahren 

nachgewiesen wurde. 
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(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten sofort über jede gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten Anforderungen 

sichergestellt wird, dass die in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen 

in Bezug auf umweltbelastende Geräuschemissionen eingehalten werden, 

erlässt die Kommission unverzüglich einen Durchführungsrechtsakt, mit 

dem die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 erteilten 

Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union ausgedehnt und die 

Bedingungen festgelegt werden, unter denen die betreffenden Geräte und 

Maschinen in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden dürfen. 

Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Durchführungsrechtsakts kann die 

Kommission die nationalen Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der 

technischen Bewertung, die der in Absatz 1 genannten Genehmigung 

zugrunde lag, sachdienliche Informationen bereitzustellen oder Kommentare 

abzugeben. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 18 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Auf den Geräten und Maschinen, auf die die in Unterabsatz 1 genannte 

Ausweitung der Gültigkeit Anwendung findet, muss der Hinweis angebracht 

werden, dass sie als „krisenrelevante Waren“ in Verkehr gebracht werden. 

In dem in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt werden Inhalt 

und Aufmachung dieses Hinweises festgelegt. Dieser Hinweis sowie 

sämtliche Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und leserlich sowie, 

falls erforderlich, in einer für die Verbraucher und sonstigen Endnutzer 

leicht verständlichen Sprache entsprechend den Vorgaben des betreffenden 

Mitgliedstaats abgefasst sein. 
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(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 18 

Absatz 3 genannten Verfahren unmittelbar anwendbare 

Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 2 oder 3 erlassen wird, 

gilt die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem Mitgliedstaat 

erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats und im 

Hoheitsgebiet aller anderen Mitgliedstaaten, deren zuständige nationale 

Behörden die Gültigkeit dieser Genehmigung vor dem Erlass eines solchen 

Durchführungsrechtsakts anerkannt haben. Die Mitgliedstaaten 

unterrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über jeden 

Beschluss, die Gültigkeit einer solchen Genehmigung anzuerkennen. 

(5) Hersteller von Geräten oder Maschinen, die dem in Absatz 1 genannten 

Genehmigungsverfahren unterliegen, erklären auf eigene Verantwortung, dass 

die betreffenden Geräte oder Maschinen alle geltenden ▌Anforderungen 

hinsichtlich der umweltbelastenden Geräuschemissionen erfüllen, und sind für 

die Durchführung aller von der zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen 

Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 
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▌ 

(6) Jede ▌gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen das Gerät oder die Maschine in Verkehr gebracht 

oder in Betrieb genommen werden darf. Solche Genehmigungen enthalten 

mindestens Folgendes: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der geltenden 

Anforderungen ▌hinsichtlich der umweltbelastenden 

Geräuschemissionen erfolgreich nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

des betreffenden Geräts oder der betreffenden Maschine; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für das betreffende Gerät oder die 

betreffende Maschine sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus für 

den Binnenmarkt in Bezug auf die betreffenden in Verkehr gebrachten 

oder in Betrieb genommenen Geräte oder Maschinen zu ergreifen sind. 
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▌ 

(7) Abweichend von den Artikeln 6 und 11 dürfen Geräte und Maschinen, für die 

eine Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilt wurde, 

▌nicht mit der CE-Kennzeichnung versehen werden, und Artikel 6 findet 

keine Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf das betreffende Gerät bzw. die betreffende 

Maschine befugt, auf nationaler Ebene alle in der Verordnung (EU) 

2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates* und in der 

vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Abhilfemaßnahmen und beschränkenden 

Maßnahmen zu ergreifen. Sie unterrichten die Kommission und die 

Marktüberwachungsbehörden aller anderen Mitgliedstaaten sofort über 

diese Maßnahmen. 

▌ 

(9) Der Rückgriff auf das in den Absätzen 1 bis 4 dargelegte 

Genehmigungsverfahren lässt die Anwendung der einschlägigen in Artikel 14 

festgelegten Konformitätsbewertungsverfahren im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats unberührt.  

▌ 
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Artikel 17d 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für Geräte und 

Maschinen, die in dem in Artikel 17a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission 

unterstützt die Koordinierung dieser Priorisierungsbemühungen über das 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/1020 eingerichtete 

Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Geräte und Maschinen, die in dem in Artikel 17a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind.“ 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1). 
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3. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 18 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist 

ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so findet Artikel 8 in Verbindung 

mit Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 Anwendung.“ 

_____________________ 
* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 

vom 28.2.2011, S. 13). 
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Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 2006/42/EG 

Die Richtlinie 2006/42/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Absatz 2 werden folgende Buchstaben hinzugefügt: 

„n) „krisenrelevante Waren“ krisenrelevante Waren im Sinne des Artikels 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

o) „Notfallmodus für den Binnenmarkt“ einen Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. ...).“ 
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2. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 21b 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 21c bis 21f der vorliegenden Richtlinie nur dann zur Anwendung 

kommen, wenn die Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß 

Artikel 28 der Verordnung (EU) 2024/...++ ▌ in Bezug auf unter die 

vorliegende Richtlinie fallende Geräte und Maschinen erlassen hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 21c bis 21f ausschließlich auf Geräte und Maschinen Anwendung 

finden, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/...++ als 

krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 21c bis 21f der vorliegenden Richtlinie nur während des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt zur Anwendung kommen, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 21d Absatz 7 der vorliegenden Richtlinie findet jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung Anwendung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Korrekturmaßnahmen oder restriktiven Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Geräte und Maschinen 

erlassen, die gemäß den Artikeln 21d und 21e in Verkehr gebracht oder in 

Betrieb genommen werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 22 Absatz 3 erlassen. 
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Artikel 21c 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Geräten und Maschinen 

(1) Dieser Artikel gilt für Geräte und Maschinen, die in dem in Artikel 21b 

Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 12 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, alle 

Anträge auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Geräte und 

Maschinen vorrangig zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese 

Anträge vor oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß 

Artikel 21b gestellt wurden. 

▌ 

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von Geräten 

und Maschinen gemäß Absatz 2 ▌dürfen den antragstellenden Herstellern 

keine zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Geräte und Maschinen, für die 

sie notifiziert wurden, zu erhöhen.  
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Artikel 21d 

Ausnahme von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 12 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs hin das Inverkehrbringen oder 

die Inbetriebnahme von bestimmten Maschinen, die in dem in Artikel 21b 

Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und für die die in 

Artikel 12 genannten Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht durchgeführt 

wurden, im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen, wenn 

die Erfüllung aller in der vorliegenden Verordnung festgelegten wesentlichen 

Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen im Einklang mit den in der 

betreffenden Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde. 

www.parlament.gv.at



 

 309 

(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 erteilte 

Genehmigung. Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten 

Anforderungen sichergestellt wird, dass die in der vorliegenden Richtlinie 

genannten wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 

eingehalten werden, erlässt die Kommission unverzüglich einen 

Durchführungsrechtsakt, mit dem die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat 

gemäß Absatz 1 erteilten Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union 

ausgedehnt wird und die Bedingungen festgelegt werden, unter denen die 

betreffende Maschine oder das betreffende Gerät in Verkehr gebracht oder 

in Betrieb genommen werden darf. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des 

Durchführungsrechtsakts kann die Kommission die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der technischen Bewertung, 

die der in Absatz 1 genannten Genehmigung zugrunde lag, sachdienliche 

Informationen bereitzustellen oder Stellung zu nehmen. Der 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Auf den Geräten und Maschinen, deren Genehmigung gemäß Unterabsatz 1 

ausgedehnt wurde, muss der Hinweis angebracht werden, dass sie als 

„krisenrelevante Ware“ in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen 

werden. In dem in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt werden 

der Inhalt und die Aufmachung dieses Hinweises festgelegt. Diese 

Informationen sowie sämtliche Kennzeichnungen müssen klar, verständlich 

und leserlich sowie, wenn erforderlich, in einer für die Verbraucher und 

sonstigen Endnutzer leicht verständlichen Sprache entsprechend den 

Bestimmungen des betreffenden Mitgliedstaats abgefasst sein. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 310 

(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 22 

Absatz 4 genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein in Absatz 2 oder 3 genannter Durchführungsrechtsakt erlassen 

wurde, ist die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats sowie im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats gültig, 

dessen zuständige nationale Behörde die Gültigkeit der betreffenden 

Genehmigung vor dem Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts 

anerkannt hat. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, mit dem eine solche 

Genehmigung anerkannt wird. 

(5) Die Hersteller einer Maschine, die dem in Absatz 1 genannten 

Genehmigungsverfahren unterliegt, erklären auf eigene Verantwortung, dass 

die betreffende Maschine alle geltenden grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt, und sind für die Durchführung aller 

von der zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen 

Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 
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(6) Jede ▌ gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen die Maschine in Verkehr gebracht oder in Betrieb 

genommen werden darf. Solche Genehmigungen enthalten mindestens 

Folgendes: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der geltenden 

wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der 

vorliegenden Richtlinie erfolgreich nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

der betreffenden Maschine; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für die betreffende Maschine 

sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus für 

den Binnenmarkt in Bezug auf die betreffenden in Verkehr gebrachten 

oder in Betrieb genommenen Maschinen zu ergreifen sind ▌. 

▌ 
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(7) Abweichend von den Artikeln 6 und 16 dürfen Maschinen, für die eine 

Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilt wurde, ▌nicht 

mit der CE-Kennzeichnung versehen sein, und Artikel 6 findet keine 

Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf solche Maschinen befugt, auf nationaler Ebene 

alle in der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und 

des Rates* und in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen 

Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen zu ergreifen. Sie 

unterrichten die Kommission und die Marktüberwachungsbehörden aller 

anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen. 

▌ 

(9) Die ▌ Anwendung des in den Absätzen 1 bis 4 des vorliegenden Artikels 

festgelegten Genehmigungsverfahrens lässt die Anwendung der in Artikel 12 

festgelegten einschlägigen Konformitätsbewertungsverfahren im Hoheitsgebiet 

des betreffenden Mitgliedstaats unberührt.  

▌ 
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Artikel 21e 

Vermutung der Konformität auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Maschinen, die als krisenrelevante Waren eingestuft wurden, 

wird der Kommission in folgenden Fällen die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen für solche Maschinen 

geeignete Normen aufgeführt oder gemeinsame Spezifikationen festgelegt 

werden, die die geltenden, in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführten 

wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde keine Fundstelle im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates für harmonisierte Normen veröffentlicht, die 

die einschlägigen in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführten 

wesentlichen Anforderungen abdecken, und es ist nicht zu erwarten, 

dass eine solche Fundstelle innerhalb eines vertretbaren Zeitraums 

veröffentlicht wird, oder 

b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die geltenden einschlägigen in Anhang I der vorliegenden 

Richtlinie aufgeführten wesentlichen Gesundheits- und 

Sicherheitsanforderungen abdecken und deren Fundstellen bereits im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wurden, werden durch 

schwerwiegende Störungen des Funktionierens des Binnenmarkts, die 

zur Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 

der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt haben, erheblich eingeschränkt. 
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(2) Für die Zwecke der Begründung einer Konformitätsvermutung gemäß 

Absatz 5 wird in den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten die 

am besten geeignete alternative technische Lösung dargelegt. Zu diesem 

Zweck können in diesen Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

europäische Normen oder Verweise auf einschlägige geltende nationale oder 

internationale Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine europäische 

oder einschlägige geltende nationale oder internationale Norm gibt, mit 

diesen Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen festgelegt 

werden. 
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▌ 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 22 Absatz 3 erlassen und 

gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für den 

Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels geändert oder aufgehoben. 

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder Sachverständigengruppen, die 

im Rahmen der vorliegenden Richtlinie eingerichtet wurden, und konsultiert 

alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß.  
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(5) Unbeschadet des Artikels 7 wird bei Maschinen, die mit den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

oder Teilen davon übereinstimmen, eine Konformität mit den in Anhang I 

festgelegten geltenden grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen vermutet, die von den betreffenden Normen, 

gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, 

der auf das Auslaufen oder die Deaktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt folgt, können sich die Hersteller nicht mehr auf die 

Konformitätsvermutung berufen, die durch die Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen gemäß den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Durchführungsrechtsakten begründet wird. 

(6) Sofern kein hinreichender Grund für die Annahme besteht, dass die Maschinen, 

die unter die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine Gefahr für die Gesundheit oder 

Sicherheit von Personen darstellen, gelten abweichend von Artikel 21b 

Absatz 3 Unterabsatz 1 der vorliegenden Richtlinie in Verkehr gebrachte oder 

in Betrieb genommene Maschinen, die mit den betreffenden Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen übereinstimmen, auch nach dem 

Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt als mit den in Anhang I 

aufgeführten wesentlichen Gesundheitsschutz- und 

Sicherheitsanforderungen konform. 
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(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in Absatz 1 genannte Norm 

oder gemeinsame Spezifikation den in Anhang I festgelegten geltenden 

wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nicht in vollem 

Umfang entspricht, so setzt er die Kommission davon unter Beifügung einer 

ausführlichen Begründung in Kenntnis. Die Kommission prüft die 

ausführliche Begründung und ändert, sofern angezeigt, den 

Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die 

betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, oder hebt ihn auf.  

▌ 

Artikel 21f 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für Maschinen, 

die in dem in Artikel 21b Absatz 1 genannten Durchführungsakt aufgeführt 

sind, Vorrang ein. Die Kommission unterstützt die Koordinierung dieser 

Priorisierungsbemühungen über das gemäß Artikel 29 der Verordnung 

(EU) 2019/1020 eingerichtete Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 
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(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Maschinen, die in dem in Artikel 21b Absatz 1 genannten 

Durchführungsakt aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1).  
** Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der 

Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 

94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 

2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 

Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).“ 

3. In Artikel 22 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.“ 
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Artikel 3 

Änderung der Richtlinie 2010/35/EU 

Die Richtlinie 2010/35/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„27. „krisenrelevante Waren“ krisenrelevante Waren im Sinne des Artikels 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

28. „Notfallmodus für den Binnenmarkt“ einen Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. ...).“ 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL 5a 

NOTFALLVERFAHREN 

Artikel 33a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 33b, 33c und 33d der vorliegenden Richtlinie nur dann gelten, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der Verordnung 

(EU) 2024/...++in Bezug auf unter die vorliegende Richtlinie fallende 

ortsbewegliche Druckgeräte erlassen hat. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 33b, 33c und 33d der vorliegenden Richtlinie ausschließlich für 

ortsbewegliche Druckgeräte gelten, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2024/...++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 33b, 33c und 33d der vorliegenden Richtlinie nur während eines 

Notfallmodus für den Binnenmarkt gelten, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

 Artikel 33c Absatz 7 der vorliegenden Richtlinie findet jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung Anwendung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von gemäß Artikel 33c in Verkehr 

gebrachten ortsbeweglichen Druckgeräten erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 38a 

Absatz 2 erlassen.  
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Artikel 33b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

ortsbeweglichen Druckgeräten 

(1) Dieser Artikel gilt für ortsbewegliche Druckgeräte, die in dem in Artikel 33a 

Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 12 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, Anträge 

auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten ortsbeweglichen 

Druckgeräte vorrangig zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese 

Anträge vor oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß 

Artikel 33a gestellt wurden. 

▌ 

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von 

ortsbeweglichen Druckgeräten gemäß Absatz 2 entstehen den antragstellenden 

Herstellern keine zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten ortsbeweglichen Druckgeräte, 

für die sie notifiziert wurden, zu erhöhen.  
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Artikel 33c 

Ausnahme von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 12 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen eines 

bestimmten ortsbeweglichen Druckgeräts, das in dem in Artikel 33a Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und bei dem die in Artikel 14 

genannten Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung einer 

notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht durchgeführt wurden, im 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen, wenn die Erfüllung 

aller geltenden Anforderungen, die in den Anhängen der 

Richtlinie 2008/68/EG und in der vorliegenden Richtlinie niedergelegt sind, 

im Einklang mit den in der betreffenden Genehmigung genannten 

Verfahren nachgewiesen wurde. 
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(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 erteilte 

Genehmigung. Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten 

Anforderungen sichergestellt wird, dass die geltenden Anforderungen, die in 

den Anhängen der Richtlinie 2008/68/EG und in der vorliegenden Richtlinie 

niedergelegt wurden, eingehalten werden, erlässt die Kommission 

unverzüglich einen Durchführungsrechtsakt, mit dem die Gültigkeit der von 

einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 erteilten Genehmigung auf das Gebiet 

der gesamten Union erstreckt wird und die Bedingungen festgelegt werden, 

unter denen das betreffende ortsbewegliche Druckgerät in Verkehr gebracht 

werden darf. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des 

Durchführungsrechtsakts kann die Kommission die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der technischen Bewertung, 

die der in Absatz 1 genannten Genehmigung zugrunde lag, sachdienliche 

Informationen bereitzustellen oder Stellung zu nehmen. Der 

Durchführungsrechtsakt wird nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 38a 

Absatz 2 erlassen. 

Auf den ortsbeweglichen Druckgeräten, für die die in Unterabsatz 1 

genannte Ausweitung der Gültigkeit gilt, muss der Hinweis angebracht 

werden, dass sie als „krisenrelevante Waren“ in Verkehr gebracht werden. 

In dem in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt werden der 

Inhalt und die Aufmachung dieses Hinweises festgelegt. Dieser Hinweis 

sowie sämtliche Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und leserlich 

sowie, falls erforderlich, in einer für die Verbraucher und sonstigen 

Endnutzer leicht verständlichen, vom betreffenden Mitgliedstaat zu 

bestimmenden Sprache abgefasst sein. 
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(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 38a 

Absatz 3 genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 

erlassen wird, gilt die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats und im Hoheitsgebiet aller anderen Mitgliedstaaten, deren 

zuständige nationale Behörden die Gültigkeit dieser Genehmigung vor dem 

Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts anerkannt haben. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung anzuerkennen. 

(5) Die Hersteller und die Einführer ▌ eines ortsbeweglichen Druckgeräts, das 

dem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Genehmigungsverfahren 

unterliegt, erklären auf eigene Verantwortung, dass das betreffende 

ortsbewegliche Druckgerät alle geltenden Anforderungen gemäß den 

Anhängen der Richtlinie 2008/68/EG und gemäß der vorliegenden Richtlinie 

erfüllt, und sind für die Durchführung aller von der zuständigen nationalen 

Behörde vorgegebenen Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 
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(6) Jede ▌ gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen das ortsbewegliche Druckgerät in Verkehr 

gebracht werden darf. Solche Genehmigungen enthalten mindestens 

Folgendes: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der geltenden 

Anforderungen gemäß den Anhängen der Richtlinie 2008/68/EG und 

gemäß der vorliegenden Richtlinie erfolgreich nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

des betreffenden ortsbeweglichen Druckgeräts; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, eine 

fortlaufende Konformitätsbewertung für das betreffende ortsbewegliche 

Druckgerät sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf das in Verkehr gebrachte 

ortsbewegliche Druckgerät zu ergreifen sind. 

▌ 
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(7) Abweichend von den Artikeln 14 und 16 dürfen ortsbewegliche Druckgeräte, 

für die eine Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilt 

wurde, nicht mit der Pi-Kennzeichnung versehen sein, und Artikel 16 findet 

keine Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf das betreffende ortsbewegliche Druckgerät 

befugt, auf nationaler Ebene alle in der Verordnung (EU) 2019/1020 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* und in der vorliegenden Richtlinie 

vorgesehenen Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen zu 

ergreifen. Sie unterrichten die Kommission und die 

Marktüberwachungsbehörden aller anderen Mitgliedstaaten unverzüglich 

über diese Maßnahmen. 

▌ 
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(9) Die ▌Anwendung des Genehmigungsverfahrens gemäß den Absätzen 1 

bis 4 des vorliegenden Artikels berührt nicht die Anwendung der 

einschlägigen Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 18 im 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats.  
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▌ 

Artikel 33d 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für 

ortsbewegliche Druckgeräte, die in dem in Artikel 33a Absatz 1 genannten 

Durchführungsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission unterstützt 

die Koordinierung dieser Priorisierungsbemühungen über das gemäß 

Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/1020 eingerichtete Unionsnetzwerk für 

Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für ortsbewegliche Druckgeräte, die in dem in Artikel 33a Absatz 1 genannten 

Durchführungsakt aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1).“ 
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3. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 38a Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 9 der Richtlinie 2008/68/EG 

eingesetzten Ausschuss für die Beförderung gefährlicher Güter unterstützt. 

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so findet Artikel 8 in Verbindung 

mit Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 Anwendung. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln 

und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 

der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren 

(ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).“ 

▌ 
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Artikel 4 

Änderung der Richtlinie 2014/29/EU 

▌Die Richtlinie 2014/29/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„18. ‚krisenrelevante Waren‘: krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

19. ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘: Notfallmodus für den Binnenmarkt im 

Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2024/…++. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. ...).“ 
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2. Folgendes Kapitel ▌wird eingefügt: 

„KAPITEL 5a 

NOTFALLVERFAHREN 

„Artikel 38a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 38b bis 38e der vorliegenden Richtlinie nur dann gelten, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der Verordnung 

(EU) 2024/...++▌ in Bezug auf unter die vorliegende Richtlinie fallende 

Behälter erlassen hat.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 38b bis 38e der vorliegenden Richtlinie ausschließlich auf Behälter 

Anwendung finden, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2024/...++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 

www.parlament.gv.at



 

 333 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 38b bis 38e der vorliegenden Richtlinie nur während des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt zur Anwendung kommen, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 38c Absatz 7 der vorliegenden Richtlinie gilt jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung.  

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von in Verkehr gebrachten 

Behältern gemäß den Artikeln 38c und 38d erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 39 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  

Artikel 38b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Behältern 

(1) Dieser Artikel gilt für Behälter, die in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 13 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, alle 

Anträge auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Behälter 

vorrangig zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese Anträge vor 

oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß Artikel 38a gestellt 

wurden. 

▌ 
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(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von 

Behältern gemäß Absatz 2 dürfen den antragstellenden Herstellern keine 

zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten entstehen.  

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Behälter, für die sie notifiziert 

wurden, zu erhöhen.  
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Artikel 38c 

Ausnahme von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 13 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen oder die 

Inbetriebnahme eines bestimmten Behälters im Hoheitsgebiet des betreffenden 

Mitgliedstaats genehmigen, der in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und für den die in Artikel 13 genannten 

Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung einer 

notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht ▌durchgeführt wurden, für den 

jedoch die Erfüllung aller einschlägigen in der vorliegenden Richtlinie 

genannten wesentlichen Sicherheitsanforderungen entsprechend den in dieser 

Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde▌. 

www.parlament.gv.at



 

 336 

(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 erteilte 

Genehmigung. Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten 

Anforderungen nicht sichergestellt wird, dass die in der vorliegenden 

Richtlinie genannten wesentlichen Sicherheitsanforderungen eingehalten 

werden, erlässt die Kommission unverzüglich einen 

Durchführungsrechtsakt, mit dem die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat 

gemäß Absatz 1 erteilten Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union 

erstreckt und die Bedingungen festgelegt werden, unter denen der 

betreffende Behälter in Verkehr gebracht werden darf. Bei der Ausarbeitung 

des Entwurfs des Durchführungsrechtsakts kann die Kommission die 

nationalen Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der technischen 

Bewertung, die der in Absatz 1 genannten Genehmigung zugrunde lag, 

sachdienliche Informationen bereitzustellen oder Kommentare abzugeben. 

Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 39 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Auf dem Behälter, für den die in Unterabsatz 1 genannte Erstreckung der 

Gültigkeit gilt, muss die Information angebracht sein, dass er als 

„krisenrelevante Waren“ in Verkehr gebracht wird. In dem in Unterabsatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt werden Inhalt und Darstellung dieser 

Informationen festgelegt. Diese Informationen sowie sämtliche 

Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und leserlich sowie, wenn 

erforderlich, in einer für die Verbraucher und sonstigen Endnutzer leicht 

verständlichen Sprache entsprechend den Bestimmungen des betreffenden 

Mitgliedstaats abgefasst sein. 
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(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 39 

Absatz 4 genannten Verfahren unmittelbar anwendbare 

Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 

erlassen wird, gilt die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats und im Hoheitsgebiet aller anderen Mitgliedstaaten, deren 

zuständige nationale Behörden die Gültigkeit dieser Genehmigung vor dem 

Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts anerkannt haben. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, mit dem eine solche Genehmigung 

anerkannt wird. 

(5) Hersteller von Behältern, die dem in Absatz 1 genannten 

Genehmigungsverfahren unterliegen, erklären auf eigene Verantwortung, dass 

die betreffenden Behälter alle einschlägigen wesentlichen 

Sicherheitsanforderungen gemäß der vorliegenden Richtlinie erfüllen, und sind 

für die Durchführung aller von der zuständigen nationalen Behörde 

vorgegebenen Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 
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(6) Jede ▌gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen der Behälter in Verkehr gebracht ▌werden darf. 

Solche Genehmigungen enthalten mindestens Folgendes: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der 

einschlägigen wesentlichen Sicherheitsanforderungen der vorliegenden 

Richtlinie erfolgreich nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

des betreffenden Behälters; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für den betreffenden Behälter 

sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf den in Verkehr gebrachten Behälter 

zu ergreifen sind. 

▌ 
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(7) Abweichend von den Artikeln 5, 15 und 16 dürfen Behälter, für die eine 

Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilt wurde, ▌nicht 

mit der CE-Kennzeichnung und anderen Aufschriften versehen sein und darf 

Artikel 5 keine Anwendung finden. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf solche Behälter befugt, auf nationaler Ebene alle 

in der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des 

Rates* und in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Abhilfemaßnahmen 

und beschränkenden Maßnahmen zu ergreifen. Sie unterrichten die 

Kommission und die Marktüberwachungsbehörden aller anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen. 

▌ 

(9) Die ▌Anwendung des Genehmigungsverfahrens gemäß den Absätzen 1 bis 4 

des vorliegenden Artikels darf die Anwendung der einschlägigen 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 13 im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats nicht berühren. 

▌ 
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Artikel 38d 

Vermutung der Konformität auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Behälter, die als krisenrelevante Waren eingestuft wurden, wird 

der Kommission in folgenden Fällen die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen für solche Behälter geeignete 

Normen aufgeführt oder gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden, die 

die einschlägigen in Anhang I der vorliegenden Richtlinie festgelegten 

wesentlichen Sicherheitsanforderungen abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde keine Fundstelle im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 für harmonisierte 

Normen veröffentlicht, die die einschlägigen in Anhang I der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten wesentlichen Anforderungen 

abdecken, und es ist nicht zu erwarten, dass eine solche Fundstelle 

innerhalb eines vertretbaren Zeitraums veröffentlicht wird, oder 
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b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen in Anhang I der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten wesentlichen Sicherheitsanforderungen abdecken und deren 

Fundstellen bereits im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wurden, werden durch schwerwiegende Störungen des Funktionierens 

des Binnenmarkts, die zur Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt 

haben, erheblich eingeschränkt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte geben die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der 

Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 vor. Zu diesem Zweck können in 

diesen Durchführungsrechtsakten die Fundstellen europäischer Normen 

oder die Fundstellen einschlägiger anwendbarer nationaler oder 

internationaler Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine 

europäische oder einschlägige anwendbare nationale oder internationale 

Norm gibt, mit diesen Durchführungsrechtsakten gemeinsame 

Spezifikationen festgelegt werden. 

▌ 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌gemäß dem in Artikel 39 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen 

und gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

geändert oder aufgehoben.  
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(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder Sachverständigengruppen, die 

im Rahmen der vorliegenden Richtlinie eingerichtet wurden, und konsultiert 

alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß. 

(5) Unbeschadet des Artikels 12 wird bei Behältern, die mit den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

▌oder Teilen davon übereinstimmen, eine Konformität mit den einschlägigen 

in Anhang I festgelegten wesentlichen Sicherheitsanforderungen vermutet, die 

von den betreffenden Normen, gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen 

davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das Auslaufen oder die 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt folgt, können sich die 

Hersteller nicht mehr auf die Konformitätsvermutung berufen, die durch die 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen gemäß den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakten begründet wird. 
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(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass die Behälter, 

die unter die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine Gefahr für die Gesundheit oder 

Sicherheit von Personen darstellen, gelten abweichend von Artikel 38a 

Absatz 3 Unterabsatz 1 der vorliegenden Richtlinie in Verkehr gebrachte 

Behälter, die mit den betreffenden Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen übereinstimmen, auch nach dem Außerkrafttreten oder der 

Aufhebung eines gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen 

Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der Deaktivierung des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt als mit den einschlägigen in Anhang I der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten wesentlichen Sicherheitsanforderungen 

konform. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in Absatz 1 genannte Norm 

oder gemeinsame Spezifikation den einschlägigen in Anhang I festgelegten 

wesentlichen Sicherheitsanforderungen ▌nicht in vollem Umfang entspricht, 

setzt er die Kommission mittels einer ausführlichen Erläuterung davon in 

Kenntnis. Die Kommission prüft diese ausführliche Erläuterung und kann 

den Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die 

betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, gegebenenfalls ändern 

oder aufheben.  

▌ 
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Artikel 38e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für Behälter, 

die in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt 

aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission unterstützt die Koordinierung 

dieser Priorisierungsbemühungen über das gemäß Artikel 29 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 eingerichtete Unionsnetzwerk für 

Produktkonformität.  

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Behälter, die in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1). 
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Artikel 5 

Änderung der Richtlinie 2014/30/EU 

Die Richtlinie 2014/30/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 Absatz 1 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„26.  ‚krisenrelevante Waren‘: krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

27.  ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘: Notfallmodus für den Binnenmarkt im 

Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2024/…++. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Verordnung über Notfälle und die Resilienz des 

Binnenmarkts) (ABl. ...).“
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2. Folgendes Kapitel ▌wird eingefügt: 

„KAPITEL 5a 

NOTFALLVERFAHREN 

„Artikel 40a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 40b und 40c der vorliegenden Richtlinie nur dann gelten, wenn die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 28 der Verordnung 

(EU) 2024/...++▌ in Bezug auf unter die vorliegende Richtlinie fallende Geräte 

erlassen hat. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 40b und 40c der vorliegenden Richtlinie ausschließlich auf Geräte 

Anwendung finden, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2024/...++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 40b und 40c der vorliegenden Richtlinie nur während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt zur Anwendung kommen, der gemäß 

Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Korrektur- oder Restriktionsmaßnahmen, die zu befolgenden 

Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die Kennzeichnung und 

Rückverfolgbarkeit von in Verkehr gebrachten Geräten gemäß Artikel 40b 

erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 41 

Absatz 2a genannten Prüfverfahren erlassen.  
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Artikel 40b 

Vermutung der Konformität auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Geräte, die als krisenrelevante Waren eingestuft wurden, wird der 

Kommission in folgenden Fällen die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen für solche Geräte geeignete 

Normen aufgeführt oder gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden, die 

die einschlägigen in Anhang I der vorliegenden Richtlinie festgelegten 

wesentlichen Anforderungen abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde keine Fundstelle im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* für harmonisierte Normen veröffentlicht, die 

die einschlägigen in Anhang I der vorliegenden Richtlinie festgelegten 

wesentlichen Anforderungen abdecken, und es ist nicht zu erwarten, 

dass eine solche Fundstelle innerhalb eines vertretbaren Zeitraums 

veröffentlicht wird, oder 
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b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen in Anhang I der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten wesentlichen Anforderungen abdecken und deren 

Fundstellen bereits im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wurden, werden durch schwerwiegende Störungen des Funktionierens 

des Binnenmarkts, die zur Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt 

haben, erheblich eingeschränkt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte geben die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der 

Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 vor. Zu diesem Zweck können in 

diesen Durchführungsrechtsakten die Fundstellen europäischer Normen 

oder die Fundstellen einschlägiger anwendbarer nationaler oder 

internationaler Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine 

europäische oder einschlägige anwendbare nationale oder internationale 

Norm gibt, mit diesen Durchführungsrechtsakten gemeinsame 

Spezifikationen festgelegt werden. 

▌ 
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(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌gemäß dem in Artikel 41 Absatz 2a genannten Prüfverfahren erlassen 

und gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

geändert oder aufgehoben. 

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder Sachverständigengruppen, die 

im Rahmen der vorliegenden Richtlinie eingerichtet wurden, und konsultiert 

alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß.  

(5) Unbeschadet des Artikels 13 wird bei Geräten, die mit den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

▌oder Teilen davon übereinstimmen, eine Konformität mit den einschlägigen 

in Anhang I festgelegten wesentlichen Sicherheitsanforderungen vermutet, die 

von den betreffenden Normen, gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen 

davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das Auslaufen oder die 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt folgt, können sich die 

Hersteller nicht mehr auf die Konformitätsvermutung berufen, die durch die 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen gemäß den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakten begründet wird. 
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(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass die Geräte, die 

unter die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine Gefahr für die Gesundheit oder 

Sicherheit von Personen darstellen, gelten abweichend von Artikel 40a 

Absatz 3 ▌der vorliegenden Richtlinie in Verkehr gebrachte Geräte, die mit 

den betreffenden Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

übereinstimmen, auch nach dem Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines 

gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakts 

und dem Auslaufen oder der Deaktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt als mit den einschlägigen in Anhang I der vorliegenden 

Richtlinie festgelegten wesentlichen Anforderungen konform. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in Absatz 1 genannte Norm 

oder gemeinsame Spezifikation den einschlägigen in Anhang I festgelegten 

wesentlichen Anforderungen ▌nicht in vollem Umfang entspricht, setzt er die 

Kommission mittels einer ausführlichen Erläuterung davon in Kenntnis. Die 

Kommission prüft diese ausführliche Erläuterung und kann den 

Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die 

betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, gegebenenfalls ändern 

oder aufheben.  

▌ 
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Artikel 40c 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für Geräte, die 

in dem in Artikel 40a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt 

sind, Vorrang ein. Die Kommission unterstützt die Koordinierung dieser 

Priorisierungsbemühungen über das gemäß Artikel 29 der Verordnung 

(EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates* eingerichtete 

Unionsnetzwerk für Produktkonformität.  

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Geräte, die in dem in Artikel 40a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1).“ 

3. In Artikel 41 wird folgender Absatz ▌eingefügt: 

„(2a) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011.“ 

▌ 
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Artikel 6 

Änderung der Richtlinie 2014/33/EU 

Die Richtlinie 2014/33/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden folgende Nummern angefügt:  

„22. ‚krisenrelevante Waren‘: krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

23. ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘: der Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++.“ 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz) (ABl. ...). 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL 5a 

NOTFALLVERFAHREN 

„Artikel 41a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 41b bis 41e der vorliegenden Richtlinie nur dann zur Anwendung 

kommen, wenn die Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß 

Artikel 28 der Verordnung (EU) 2024/...++ in Bezug auf unter die vorliegende 

Richtlinie fallende Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge erlassen hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 41b bis 41e ausschließlich auf Aufzüge und Sicherheitsbauteile für 

Aufzüge Anwendung finden, die gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 

2024/...++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden.▌ 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 41b bis 41e der vorliegenden Richtlinie nur während des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt zur Anwendung kommen, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

▌Artikel 41c Absatz 8 dieser Richtlinie findet jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung Anwendung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Aufzüge und 

Sicherheitsbauteile für Aufzüge erlassen, die gemäß den Artikeln 41c und 41d 

in Verkehr gebracht werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 42 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.  
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Artikel 41b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Aufzügen und Sicherheitsbauteilen für Aufzüge 

(1) Dieser Artikel gilt für alle Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge, die in 

dem in Artikel 41a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt 

sind und die den Konformitätsbewertungsverfahren gemäß den Artikeln 15 

und 16 unterliegen, bei denen die Einschaltung einer notifizierten Stelle 

vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, alle 

Anträge auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Aufzüge und 

Sicherheitsbauteile für Aufzüge vorrangig zu bearbeiten, und zwar 

unabhängig davon, ob diese Anträge vor oder nach der Aktivierung der 

Notfallverfahren gemäß Artikel 41a gestellt wurden. 

▌  

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf eine Konformitätsbewertung von 

Aufzügen und Sicherheitsbauteilen für Aufzüge gemäß Absatz 2 dürfen den 

antragstellenden Montagebetriebe und Herstellern keine unverhältnismäßigen 

zusätzlichen Kosten entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Aufzüge und Sicherheitsbauteile 

für Aufzüge, für die sie notifiziert wurden, zu erhöhen.  
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Artikel 41c 

Ausnahme von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 15 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs hin das Inverkehrbringen eines 

bestimmten Sicherheitsbauteils für Aufzüge, das in dem in Artikel 41a 

Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und für das die in 

Artikel 15 genannten Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht durchgeführt 

wurden, im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen, wenn 

die Erfüllung aller in der vorliegenden Richtlinie festgelegten wesentlichen 

Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen im Einklang mit den in der 

betreffenden Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde. 

(2) Abweichend von Artikel 16 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs hin das Inverkehrbringen ▌ 

eines bestimmten Aufzugs, der in dem in Artikel 41a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und für den die in Artikel 16 

genannten Konformitätsbewertungsverfahren ▌, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht durchgeführt wurden, im 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen, wenn die Erfüllung 

aller in der vorliegenden Richtlinie festgelegten wesentlichen 

Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen im Einklang mit den in der 

betreffenden Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde. 
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(3) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 oder 2 erteilte 

Genehmigung. Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten 

Anforderungen sichergestellt wird, dass die in der vorliegenden Richtlinie 

genannten wesentlichen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen 

eingehalten werden, erlässt die Kommission unverzüglich einen 

Durchführungsrechtsakt, mit dem die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat 

gemäß Absatz 1 oder 2 erteilten Genehmigung auf das Gebiet der gesamten 

Union ausgedehnt wird und die Bedingungen festgelegt werden, unter denen 

die betreffenden Aufzüge bzw. Sicherheitsbauteile für Aufzüge in Verkehr 

gebracht werden dürfen. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des 

Durchführungsrechtsakts kann die Kommission die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der technischen Bewertung, 

die der in Absatz 1 oder 2 genannten Genehmigung zugrunde lag, 

sachdienliche Informationen bereitzustellen oder Stellung zu nehmen. Der 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 42 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Auf Aufzügen oder Sicherheitsbauteilen für Aufzüge, deren Genehmigung 

gemäß Unterabsatz 1 ausgedehnt wurde, muss der Hinweis angebracht 

werden, dass sie als „krisenrelevante Waren“ in Verkehr gebracht werden. 

In dem in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt werden Inhalt 

und Aufmachung dieses Hinweises festgelegt. Dieser Hinweis sowie 

sämtliche Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und leserlich sowie, 

falls erforderlich, in einer für die Verbraucher und sonstigen Endnutzer 

leicht verständlichen Sprache entsprechend den Vorgaben des betreffenden 

Mitgliedstaats abgefasst sein. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 359 

(4) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 42 

Absatz 4 genannten Verfahren unmittelbar anwendbare 

Durchführungsrechtsakte. 

(5) Solange kein Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 3 oder 4 erlassen 

wurde, ist die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats sowie im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats gültig, 

dessen zuständige nationale Behörde die Gültigkeit der betreffenden 

Genehmigung vor dem Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts 

anerkannt hat. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung anzuerkennen.  

(6) Aufzugmontagebetriebe oder Hersteller von Sicherheitsbauteilen für 

Aufzüge, die dem in Absatz 1 bzw. 2 genannten Genehmigungsverfahren 

unterliegen, erklären auf eigene Verantwortung, dass die betreffenden Aufzüge 

bzw. Sicherheitsbauteile für Aufzüge alle wesentlichen Gesundheitsschutz- 

und Sicherheitsanforderungen erfüllen, und sind für die Durchführung aller von 

der zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen 

Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 
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(7) In jeder gemäß Absatz 1 bzw. 2 erteilten Genehmigung müssen die 

Bedingungen und Anforderungen aufgeführt sein, unter denen der Aufzug 

oder das Sicherheitsbauteil für Aufzüge in Verkehr gebracht ▌ werden darf. 

Solche Genehmigungen müssen mindestens Folgendes enthalten: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der 

wesentlichen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der 

vorliegenden Richtlinie erfolgreich nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

des betreffenden Aufzugs bzw. Sicherheitsbauteils für Aufzüge; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für die betreffenden Aufzüge bzw. 

Sicherheitsbauteile für Aufzüge sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf die in Verkehr gebrachten Aufzüge 

oder Sicherheitsbauteile für Aufzüge zu ergreifen sind. 

▌ 
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(8) Abweichend von den Artikeln 3, 18 und 19 dürfen Aufzüge und 

Sicherheitsbauteile für Aufzüge, für die eine Genehmigung gemäß Absatz 1 

bzw. 2 erteilt wurde, ▌nicht mit der CE-Kennzeichnung versehen werden, und 

Artikel 3 findet keine Anwendung. 

(9) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2, 3 und 5 dieses Artikels gültig ist, sind 

in Bezug auf die betreffenden Aufzüge bzw. Sicherheitsbauteile für Aufzüge 

befugt, auf nationaler Ebene alle in der Verordnung (EU) 2019/1020 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* und in der vorliegenden Richtlinie 

vorgesehenen Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen zu 

ergreifen. Sie haben die Kommission und die Marktüberwachungsbehörden 

aller anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über solche Maßnahmen zu 

unterrichten. 

▌ 

(10) Der Rückgriff auf das in den Absätzen 1 bis 5 dargelegte 

Genehmigungsverfahren lässt die Anwendung der einschlägigen in den 

Artikeln 15 und 16 festgelegten Konformitätsbewertungsverfahren im 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats unberührt. 

▌ 

Artikel 41d 

Vermutung der Konformität auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge, die als 

krisenrelevante Waren eingestuft wurden, wird der Kommission in folgenden 

Fällen die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zur Auflistung 

geeigneter Normen oder zur Festlegung gemeinsamer Spezifikationen zu 

erlassen, die die einschlägigen in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführten 

wesentlichen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen abdecken: 
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a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 keine Fundstelle harmonisierter 

Normen veröffentlicht, die die einschlägigen in Anhang I dieser 

Richtlinie aufgeführten wesentlichen Anforderungen abdecken, und es 

ist nicht zu erwarten, dass eine solche Fundstelle innerhalb eines 

vertretbaren Zeitraums veröffentlicht wird, oder 

▌ 

b) die Möglichkeiten der Montagebetriebe bzw. Hersteller zur Nutzung der 

harmonisierten Normen, die die einschlägigen in Anhang I dieser 

Richtlinie aufgeführten wesentlichen Gesundheitsschutz- und 

Sicherheitsanforderungen abdecken und deren Fundstellen bereits im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wurden, werden durch 

schwerwiegende Störungen des Funktionierens des Binnenmarkts, die 

zur Aktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 

der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt haben, erheblich eingeschränkt. 

(2) Für die Zwecke der Begründung einer Konformitätsvermutung gemäß 

Absatz 5 wird in den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten die 

am besten geeignete alternative technische Lösung dargelegt. Zu diesem 

Zweck können in diesen Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

europäische Normen oder Verweise auf einschlägige geltende nationale oder 

internationale Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine europäische 

oder einschlägige nationale oder internationale Norm gibt, mit diesen 

Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden. 

▌ 
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(3) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden ▌gemäß dem in 

Artikel 42 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen und gelten ▌bis zum 

letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für den Binnenmarkt aktiv 

ist, es sei denn, die betreffenden Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

Absatz 7 geändert oder aufgehoben. 

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in Artikel 22 der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, dass die in 

Absatz 1 genannten Bedingungen ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei 

der Ausarbeitung dieses Entwurfs eines Durchführungsrechtsakts 

berücksichtigt die Kommission die Standpunkte der einschlägigen Gremien 

oder Sachverständigengruppen, die im Rahmen der vorliegenden Richtlinie 

eingerichtet wurden, und konsultiert alle einschlägigen Interessenträger 

ordnungsgemäß. 

(5) Unbeschadet des Artikels 14 wird bei Aufzügen und Sicherheitsbauteilen für 

Aufzüge, die mit den in Absatz 1 genannten Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen ▌oder Teilen davon übereinstimmen, eine Konformität mit den 

in Anhang I aufgeführten wesentlichen Gesundheitsschutz- und 

Sicherheitsanforderungen vermutet, die von den betreffenden Normen, 

gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, 

der auf das Auslaufen oder die Deaktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt folgt, können sich die Hersteller und Montagebetriebe nicht 

mehr auf die Konformitätsvermutung berufen, die durch die Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen begründet wird, die in den in Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakten aufgeführt werden. 
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(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass die Aufzüge 

und Sicherheitsbauteile, die unter die in Absatz 1 genannten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine Gefahr für die Gesundheit oder 

Sicherheit von Personen darstellen, gelten abweichend von Artikel 41a 

Absatz 3 Unterabsatz 1 dieser Richtlinie in Verkehr gebrachte Aufzüge und 

Sicherheitsbauteile für Aufzüge, die mit den betreffenden Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen übereinstimmen, auch nach dem 

Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß Absatz 3 erlassenen 

Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der Deaktivierung des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt als mit den einschlägigen in Anhang I 

dieser Richtlinie aufgeführten wesentlichen Gesundheitsschutz- und 

Sicherheitsanforderungen konform. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine Norm oder eine gemeinsame 

Spezifikation den einschlägigen in Anhang I aufgeführten wesentlichen 

Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen ▌ nicht in vollem Umfang 

entspricht, so setzt er die Kommission davon unter Beifügung einer 

ausführlichen Begründung in Kenntnis. Die Kommission prüft diese 

ausführliche Begründung und ändert, sofern angezeigt, den 

Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die 

betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, oder hebt ihn auf.  
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▌ 

Artikel 41e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für Aufzüge 

und Sicherheitsbauteile für Aufzüge, die in dem in Artikel 41a Absatz 1 

genannten Durchführungsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission 

unterstützt die Koordinierung dieser Priorisierungsbemühungen über das 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/1020 eingerichtete 

Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge, die in dem in Artikel 41a 

Absatz 1 genannten Durchführungsakt aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1). 
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Artikel 7 

Änderung der Richtlinie 2014/34/EU 

▌ Die Richtlinie 2014/34/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden folgende Nummern angefügt:  

„27.  „krisenrelevante Waren“: krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+;  

28.  ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘: der Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung 

(EU) 2024/…++. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz) (ABl. ...).“ 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL 5a 

NOTFALLVERFAHREN 

„Artikel 38a 

Anwendung der Notfallverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 38b bis 38e der vorliegenden Richtlinie nur dann zur Anwendung 

kommen, wenn die Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß 

Artikel 28 der Verordnung (EU) 2024/...++▌ in Bezug auf unter die 

vorliegende Richtlinie fallende Produkte erlassen hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 38b bis 38e ausschließlich auf Produkte Anwendung finden, die gemäß 

Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/...++ als krisenrelevante Waren 

eingestuft wurden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 38b bis 38e der vorliegenden Richtlinie nur während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt Anwendung finden, der gemäß 

Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 38c Absatz 7 der vorliegenden Richtlinie findet jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung Anwendung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Produkten, die gemäß den 

Artikeln 38c und 38d in Verkehr gebracht oder vom Hersteller für eigene 

Zwecke verwendet werden, erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 39 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.  
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Artikel 38b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Produkten 

(1) Dieser Artikel gilt für Produkte, die in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 13 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, alle 

Anträge auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Produkte 

vorrangig zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese Anträge vor 

oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß Artikel 38a gestellt 

wurden. 

▌ 

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von 

Produkten gemäß Absatz 2 dürfen den antragstellenden Herstellern keine 

zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Produkte, für die sie notifiziert 

wurden, zu erhöhen.  
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Artikel 38c 

Ausnahme von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 13 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen eines 

bestimmten Produkts, das in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und für das die in Artikel 13 genannten 

Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung einer 

notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht ▌durchgeführt wurden, oder die 

Verwendung dieses Produkts für eigene Zwecke des Herstellers im 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen, wenn die Erfüllung 

aller in der vorliegenden Richtlinie festgelegten wesentlichen Gesundheits- und 

Sicherheitsanforderungen im Einklang mit den in der betreffenden 

Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde. 
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(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 erteilte 

Genehmigung. Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten 

Anforderungen sichergestellt wird, dass die in der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 

eingehalten werden, erlässt die Kommission unverzüglich einen 

Durchführungsrechtsakt, mit dem die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat 

gemäß Absatz 1 erteilten Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union 

ausgedehnt wird und die Bedingungen festgelegt werden, unter denen das 

betreffende Produkt in Verkehr gebracht oder vom Hersteller für eigene 

Zwecke verwendet werden darf. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des 

Durchführungsrechtsakts kann die Kommission die nationalen 

Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der technischen Bewertung, 

die der in Absatz 1 genannten Genehmigung zugrunde lag, sachdienliche 

Informationen bereitzustellen oder Stellung zu nehmen. Der 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 39 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Auf dem Produkt, dessen Genehmigung gemäß Unterabsatz 1 ausgedehnt 

wurde, muss der Hinweis angebracht werden, dass es als „krisenrelevante 

Ware“ in Verkehr gebracht wird. In dem in Unterabsatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt werden Inhalt und Aufmachung dieses Hinweises 

festgelegt. Dieser Hinweis sowie sämtliche Kennzeichnungen müssen klar, 

verständlich und leserlich sowie, falls erforderlich, in einer für die 

Verbraucher und sonstigen Endnutzer leicht verständlichen Sprache 

entsprechend den Vorgaben des betreffenden Mitgliedstaats abgefasst sein.  
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(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 39 

Absatz 4 genannten Verfahren unmittelbar anwendbare 

Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 2 oder 3 erlassen 

wurde, gilt die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats und im Hoheitsgebiet aller anderen Mitgliedstaaten, deren 

zuständige nationale Behörden die Gültigkeit dieser Genehmigung vor dem 

Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts anerkannt haben. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung anzuerkennen.  

(5) Die Hersteller von Produkten, die dem in Absatz 1 genannten 

Genehmigungsverfahren unterliegen, erklären auf eigene Verantwortung, dass 

das betreffende Produkt alle geltenden grundlegenden Gesundheits- und 

Sicherheitsanforderungen erfüllt, und ist für die Durchführung aller von der 

zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen 

Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 
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(6) In jeder gemäß Absatz 1 erteilten Genehmigung müssen die Bedingungen und 

Anforderungen aufgeführt sein, unter denen das Produkt in Verkehr gebracht 

oder vom Hersteller für eigene Zwecke verwendet werden darf. Solche 

Genehmigungen müssen mindestens Folgendes enthalten: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der geltenden 

wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfolgreich 

nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

des betreffenden Produkts; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für das betreffende Produkt 

sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf die in Verkehr gebrachten oder vom 

Hersteller für eigene Zwecke verwendeten Erzeugnisse zu ergreifen 

sind. 

▌ 
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(7) Abweichend von den Artikeln 5, 15 und 16 dürfen Produkte, für die eine 

Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilt wurde, ▌nicht 

mit der CE-Kennzeichnung versehen werden, und Artikel 5 findet keine 

Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf solche Produkte befugt, auf nationaler Ebene alle 

in der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des 

Rates* und in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Abhilfemaßnahmen 

und beschränkenden Maßnahmen zu ergreifen. Sie unterrichten die 

Kommission und die Marktüberwachungsbehörden aller anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen. 

▌ 

(9) Der Rückgriff auf das in den Absätzen 1 bis 4 dargelegte 

Genehmigungsverfahren lässt die Anwendung der einschlägigen in Artikel 13 

festgelegten Konformitätsbewertungsverfahren im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats unberührt.  

▌ 
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Artikel 38d 

Vermutung der Konformität auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Produkte, die als krisenrelevante Waren eingestuft wurden, wird 

der Kommission in folgenden Fällen die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen für solche Produkte geeignete 

Normen aufgeführt oder gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden, die 

die einschlägigen in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten wesentlichen 

Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 keine Fundstelle harmonisierter 

Normen veröffentlicht, die die einschlägigen in Anhang II dieser 

Richtlinie aufgeführten wesentlichen Anforderungen abdecken, und es 

ist nicht zu erwarten, dass eine solche Fundstelle innerhalb eines 

vertretbaren Zeitraums veröffentlicht wird, oder 

b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen in Anhang II dieser Richtlinie 

aufgeführten wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 

abdecken und deren Fundstellen bereits im Einklang mit der Verordnung 

(EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wurden, werden durch schwerwiegende Störungen des Funktionierens 

des Binnenmarkts, die zur Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt 

haben, erheblich eingeschränkt. 
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(2) Für die Zwecke der Begründung einer Konformitätsvermutung gemäß 

Absatz 5 wird in den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten die 

am besten geeignete alternative technische Lösung dargelegt. Zu diesem 

Zweck können in diesen Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

europäische Normen oder Verweise auf einschlägige geltende nationale oder 

internationale Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine europäische 

oder einschlägige nationale oder internationale Norm gibt, mit diesen 

Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen festgelegt werden. 

▌ 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌gemäß dem in Artikel 39 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen 

und gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

geändert oder aufgehoben.  

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in Artikel 22 der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, dass die in 

Absatz 1 genannten Bedingungen ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei 

der Ausarbeitung dieses Entwurfs eines Durchführungsrechtsakts 

berücksichtigt die Kommission die Standpunkte der einschlägigen Gremien 

oder Sachverständigengruppen, die im Rahmen der vorliegenden Richtlinie 

eingerichtet wurden, und konsultiert alle einschlägigen Interessenträger 

ordnungsgemäß. 
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(5) Unbeschadet des Artikels 17 wird bei Produkten, die mit den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

oder Teilen davon übereinstimmen, eine Konformität mit den in Anhang II 

aufgeführten wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 

vermutet, die von den betreffenden Normen, gemeinsamen Spezifikationen 

oder Teilen davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das Auslaufen oder 

die Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt folgt, können sich 

die Hersteller nicht mehr auf die Konformitätsvermutung berufen, die durch 

die Normen oder gemeinsamen Spezifikationen begründet wird, die in den in 

Absatz 1 dieses Artikels genannten Durchführungsrechtsakten aufgeführt 

sind. 

(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass die Produkte, 

die unter die in Absatz 1 genannten Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen fallen, eine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von 

Personen darstellen, gelten abweichend von Artikel 38a Absatz 3 Unterabsatz 1 

dieser Richtlinie in Verkehr gebrachte Produkte, die mit den betreffenden 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen übereinstimmen, auch nach dem 

Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß Absatz 3 dieses Artikels 

erlassenen Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt als mit den 

einschlägigen in Anhang II aufgeführten wesentlichen Gesundheits- und 

Sicherheitsanforderungen konform. 
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(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine Norm oder eine gemeinsame 

Spezifikation den einschlägigen in Anhang II aufgeführten wesentlichen 

Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen ▌ nicht in vollem Umfang 

entspricht, so setzt er die Kommission davon unter Beifügung einer 

ausführlichen Begründung in Kenntnis. Die Kommission prüft die 

ausführliche Begründung und kann, sofern angezeigt, den 

Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die 

betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, ändern oder aufheben.  

▌ 

Artikel 38e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden  

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für Produkte, 

die in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten Durchführungsakt aufgeführt 

sind, Vorrang ein. Die Kommission unterstützt die Koordinierung dieser 

Priorisierungsbemühungen über das gemäß Artikel 29 der Verordnung 

(EU) 2019/1020 eingerichtete Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Produkte, die in dem in Artikel 38a Absatz 1 genannten Durchführungsakt 

aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1). 
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Artikel 8 

Änderung der Richtlinie 2014/35/EU 

▌ Die Richtlinie 2014/35/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden folgende Nummern angefügt: 

„15. ‚krisenrelevante Waren‘: krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

16.  ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘: Notfallmodus für den Binnenmarkt im 

Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2024/…++. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz) (ABl. ...).“ 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL 4a 

NOTFALLVERFAHREN 

„Artikel 22a 

Anwendung der Notfallverfahren ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 22b und 22c der vorliegenden Richtlinie nur dann zur Anwendung 

kommen, wenn die Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß ▌ 

Artikel 28 der Verordnung (EU) 2024/...++ in Bezug auf unter die vorliegende 

Richtlinie fallende elektrische Betriebsmittel erlassen hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 22b und 22c der vorliegenden Richtlinie ausschließlich für elektrische 

Betriebsmittel gelten, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2024/...++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 

www.parlament.gv.at



 

 381 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 22b und 22c der vorliegenden Richtlinie nur während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt gelten, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von in Verkehr gebrachten 

elektrischen Betriebsmitteln gemäß Artikel 22c erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  

Artikel 22b 

▌Konformitätsvermutung auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf elektrische Betriebsmittel, die als krisenrelevante Waren 

eingestuft wurden, wird der Kommission in folgenden Fällen die Befugnis 

übertragen, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen für solche 

elektrischen Betriebsmittel geeignete Normen aufgeführt oder gemeinsame 

Spezifikationen festgelegt werden, die die in Artikel 3 der vorliegenden 

Richtlinie genannten und in Anhang I der vorliegenden Richtlinie festgelegten 

Sicherheitsziele abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 keine Fundstelle harmonisierter 

Normen veröffentlicht, die die in Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie 

genannten und in Anhang I der vorliegenden Richtlinie festgelegten 

Sicherheitsziele abdecken, und es ist nicht zu erwarten, dass ein solcher 

Verweis innerhalb eines angemessenen Zeitraums veröffentlicht wird, 

oder 

▌ 
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b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die in Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie genannten und 

in Anhang I der vorliegenden Richtlinie festgelegten Sicherheitsziele 

abdecken und deren Fundstellen bereits im Einklang mit der Verordnung 

(EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wurden, werden durch schwerwiegende Störungen des Funktionierens 

des Binnenmarkts, die zur Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt 

haben, erheblich eingeschränkt. 

(2) In den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten wird die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der Begründung 

einer Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 dargelegt. Zu diesem Zweck 

können in diesen Durchführungsrechtsakten Verweise auf europäische 

Normen oder Verweise auf einschlägige anwendbare nationale oder 

internationale Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine europäische 

oder einschlägige anwendbare nationale oder internationale Norm gibt, mit 

diesen Durchführungsrechtsakten gemeinsame Spezifikationen festgelegt 

werden. 

▌ 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen 

und gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

geändert oder aufgehoben. 
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(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder Sachverständigengruppen, die 

im Rahmen der vorliegenden Richtlinie eingerichtet wurden, und konsultiert 

alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß.  

(5) Unbeschadet der Artikel 12, 13 und 14 wird bei elektrischen Betriebsmitteln, 

die mit den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon übereinstimmen, eine 

Konformität mit den in Artikel 3 genannten und in Anhang I festgelegten 

Sicherheitszielen vermutet, die von den betreffenden Normen, gemeinsamen 

Spezifikationen oder Teilen davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das 

Auslaufen oder die Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt 

folgt, können sich die Hersteller nicht mehr auf die Konformitätsvermutung 

berufen, die durch die Normen oder gemeinsamen Spezifikationen begründet 

wird, die in den in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Durchführungsrechtsakten aufgeführt werden. 

(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass elektrische 

Betriebsmittel, die unter die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine Gefahr für die 

Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellen, gelten abweichend von 

Artikel 22a Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie in Verkehr gebrachte 

elektrische Betriebsmittel, die diesen Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen entsprechen, auch nach dem Außerkrafttreten oder der 

Aufhebung eines gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen 

Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der Deaktivierung des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt ▌als mit den in Artikel 3 der vorliegenden 

Richtlinie genannten und in Anhang I der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten Sicherheitszielen konform. 
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(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in Absatz 1 genannte Norm 

oder gemeinsame Spezifikation den in Artikel 3 genannten und in Anhang I 

festgelegten Sicherheitszielen nicht in vollem Umfang entspricht, setzt er die 

Kommission mittels einer ausführlichen Erläuterung davon in Kenntnis. Die 

Kommission prüft die ausführliche Erläuterung und ändert, sofern angezeigt, 

den Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. 

die betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, oder hebt ihn auf.  

▌ 

Artikel 22c 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für elektrische 

Betriebsmittel, die in dem in Artikel 22a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission 

unterstützt die Koordinierung dieser Priorisierungsbemühungen über das 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* eingerichtete Unionsnetzwerk für 

Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für elektrische Betriebsmittel, die in dem in Artikel 22a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1).“
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Artikel 9 

Änderung der Richtlinie 2014/53/EU 

▌ Die Richtlinie 2014/53/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Absatz 1 werden folgende Nummern angefügt: 

„27. ‚krisenrelevante Waren‘ krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+;  

28.  ‚Notfallmodus für den Binnenmarkt‘ den Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

…/…++. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz) (ABl. ...).“ 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt:  

„KAPITEL Va 

NOTFALLVERFAHREN 

„Artikel 43a 

Anwendung der Notfallverfahren ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Richtlinie nur dann zur Anwendung 

kommen, wenn die Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß 

Artikel 28 der Verordnung (EU) 2024/...++ in Bezug auf unter die vorliegende 

Richtlinie fallende Funkanlagen erlassen hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Richtlinie ausschließlich für Funkanlagen 

gelten, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/...++ als 

krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Richtlinie nur während des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt gelten, der gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 

2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 43c Absatz 7 der vorliegenden Richtlinie gilt jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Funkanlagen erlassen, 

die gemäß den Artikeln 43c und 43d in Verkehr gebracht werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 45 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  

Artikel 43b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Funkanlagen 

(1) Dieser Artikel gilt für alle Funkanlagen, die in dem in Artikel 43a Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 17 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, Anträge 

auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Funkanlagen vorrangig 

zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese Anträge vor oder nach 

der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß Artikel 43a gestellt wurden. 

▌ 
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(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von 

Funkanlagen gemäß Absatz 2 dürfen den antragstellenden Herstellern keine 

zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Funkanlagen, für die sie 

notifiziert wurden, zu erhöhen.  

Artikel 43c 

Ausnahme von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 17 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen einer 

bestimmten Funkanlage, die in dem in Artikel 43a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist und bei der die in Artikel 17 genannten 

Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung einer 

notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht ▌durchgeführt wurden, im 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats genehmigen, wenn die Erfüllung 

aller einschlägigen in der vorliegenden Richtlinie niedergelegten 

grundlegenden Anforderungen im Einklang mit den in der betreffenden 

Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde. 
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(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 erteilte 

Genehmigung. Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten 

Anforderungen sichergestellt wird, dass die einschlägigen in der 

vorliegenden Richtlinie genannten grundlegenden Anforderungen 

eingehalten werden, erlässt die Kommission unverzüglich einen 

Durchführungsrechtsakt, mit dem die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat 

gemäß Absatz 1 erteilten Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union 

erstreckt wird und die Bedingungen festgelegt werden, unter denen die 

betreffende Funkanlage in Verkehr gebracht werden darf. Bei der 

Ausarbeitung des Entwurfs des Durchführungsrechtsakts kann die 

Kommission die nationalen Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der 

technischen Bewertung, die der in Absatz 1 genannten Genehmigung 

zugrunde lag, sachdienliche Informationen bereitzustellen oder Stellung zu 

nehmen. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 45 

Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Auf Funkanlagen, für die die in Unterabsatz 1 genannte Erstreckung der 

Gültigkeit gilt, muss der Hinweis angebracht werden, dass sie als 

„krisenrelevante Waren“ in Verkehr gebracht werden. In dem in 

Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt werden der Inhalt und die 

Aufmachung dieses Hinweises festgelegt. Dieser Hinweis sowie sämtliche 

Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und leserlich sowie, falls 

erforderlich, in einer für die Verbraucher und sonstigen Endnutzer leicht 

verständlichen Sprache entsprechend den Vorgaben des betreffenden 

Mitgliedstaats abgefasst sein. 
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(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 45 

Absatz 4 genannten Verfahren unmittelbar geltende 

Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein in Absatz 2 oder 3 genannter Durchführungsrechtsakt erlassen 

wurde, ist die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats sowie im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats gültig, 

dessen zuständige nationale Behörde die Gültigkeit der betreffenden 

Genehmigung vor dem Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts 

anerkannt hat. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung anzuerkennen. 

(5) Hersteller von Funkanlagen, die dem in Absatz 1 genannten 

Genehmigungsverfahren unterliegen, erklären auf eigene Verantwortung, dass 

die betreffenden Funkanlagen alle einschlägigen grundlegenden 

Anforderungen erfüllen, und sind für die Durchführung aller von der 

zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen 

Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 

(6) Jede ▌ gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen die Funkanlage in Verkehr gebracht werden darf. 

Solche Genehmigungen müssen mindestens Folgendes enthalten: 
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a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der 

einschlägigen grundlegenden Anforderungen ▌erfolgreich nachgewiesen 

wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

der betreffenden Funkanlage; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für die betreffende Funkanlage 

sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf die in Verkehr gebrachte 

Funkanlage zu ergreifen sind. 

▌ 

(7) Abweichend von den Artikeln 9, 19 und 20 dürfen Funkanlagen, für die eine 

Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilt wurde, ▌nicht 

mit der CE-Kennzeichnung versehen werden, und Artikel 9 findet keine 

Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf solche Funkanlagen befugt, auf nationaler Ebene 

alle in der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und 

des Rates* und in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen 

Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen zu ergreifen. Sie 

unterrichten die Kommission und die Marktüberwachungsbehörden aller 

anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen. 
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▌ 

(9) Der Rückgriff auf das in den Absätzen 1 bis 4 des vorliegenden Artikels 

dargelegte Genehmigungsverfahren lässt die Anwendung der einschlägigen 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 17 im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats unberührt.  

▌ 

Artikel 43d 

▌Konformitätsvermutung auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Funkanlagen, die als krisenrelevante Waren eingestuft wurden, 

wird der Kommission in folgenden Fällen die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen für solche Funkanlagen 

geeignete Normen aufgeführt oder gemeinsame Spezifikationen festgelegt 

werden, die die einschlägigen grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 

der vorliegenden Richtlinie abdecken: 

▌ 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde keine Fundstelle 

harmonisierter Normen im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 veröffentlicht, die die einschlägigen grundlegenden 

Anforderungen gemäß Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie abdecken, 

und es ist nicht zu erwarten, dass eine solche Fundstelle innerhalb 

eines vertretbaren Zeitraums veröffentlicht wird, oder 
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b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen anwendbaren grundlegenden 

Anforderungen gemäß Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie abdecken 

und deren Fundstellen bereits im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wurden, werden durch schwerwiegende Störungen des Funktionierens 

des Binnenmarkts, die zur Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt 

haben, erheblich eingeschränkt. 

(2) In den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten wird die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der Begründung 

einer Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 dargelegt. Zu diesem Zweck 

können in diesen Durchführungsrechtsakten die Fundstellen europäischer 

Normen oder die Fundstellen einschlägiger anwendbarer nationaler oder 

internationaler Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine 

europäische oder einschlägige anwendbare nationale oder internationale 

Norm gibt, mit diesen Durchführungsrechtsakten gemeinsame 

Spezifikationen festgelegt werden. 

▌ 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌gemäß dem in Artikel 45 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen 

und gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

geändert oder aufgehoben. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=


 

 394 

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder Sachverständigengruppen, die 

im Rahmen der vorliegenden Richtlinie eingerichtet wurden, und konsultiert 

alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß. 

(5) Unbeschadet des Artikels 16 wird bei Funkanlagen, die mit den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

oder Teilen davon übereinstimmen, eine Konformität mit den einschlägigen in 

Artikel 3 festgelegten grundlegenden Anforderungen vermutet, die von den 

betreffenden Normen, gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon 

abgedeckt sind. Ab dem Tag, der auf das Auslaufen oder die Deaktivierung 

des Notfallmodus für den Binnenmarkt folgt, können sich die Hersteller 

nicht mehr auf die Konformitätsvermutung berufen, die durch die Normen 

oder gemeinsamen Spezifikationen begründet wird, die in den in Absatz 1 

dieses Artikels genannten Durchführungsrechtsakten aufgeführt werden. 
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(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass die 

Funkanlagen, die unter die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Normen oder gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine Gefahr für die 

Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellen, gelten abweichend von 

Artikel 43a Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie in Verkehr gebrachte 

Funkanlagen, die diesen Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

entsprechen, auch nach dem Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakts und 

dem Auslaufen oder der Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt 

▌als mit den einschlägigen in Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie 

genannten grundlegenden Anforderungen konform. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannte Norm oder gemeinsame Spezifikation den einschlägigen in 

Artikel 3 festgelegten grundlegenden Anforderungen ▌ nicht in vollem 

Umfang entspricht, so setzt er die Kommission mittels einer ausführlichen 

Erläuterung davon in Kenntnis. Die Kommission prüft die ausführliche 

Erläuterung und kann den Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende 

Norm aufgeführt bzw. die betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt 

wird, gegebenenfalls ändern oder aufheben.  

▌ 
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Artikel 43e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für 

Funkanlagen, die in dem in Artikel 43a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission 

unterstützt die Koordinierung dieser Priorisierungsbemühungen über das 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/1020 eingerichtete 

Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Funkanlagen, die in dem in Artikel 43a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1).“ 
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Artikel 10 

Änderung der Richtlinie 2014/68/EU 

▌ Die Richtlinie 2014/68/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden folgende Nummern angefügt: 

„33. ‚krisenrelevante Waren‘ krisenrelevante Waren im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+; 

34. „Notfallmodus für den Binnenmarkt“ den Notfallmodus für den 

Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

2024/…++. 

_____________________ 
* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Schaffung eines Rahmens von Maßnahmen für Notfälle und die 

Resilienz des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2679/98 des Rates (Binnenmarkt-Notfall- und Resilienzgesetz) (ABl. ...).“ 
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2. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL 5a 

NOTFALLVERFAHREN 

„Artikel 43a 

Anwendung der Notfallverfahren ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Richtlinie nur dann zur Anwendung 

kommen, wenn die Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß 

Artikel 28 der Verordnung (EU) 2024/...++ in Bezug auf unter die vorliegende 

Richtlinie fallende Druckgeräte und Baugruppen erlassen hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Richtlinie ausschließlich auf Druckgeräte 

und Baugruppen Anwendung finden, die gemäß Artikel 18 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2024/...++ als krisenrelevante Waren eingestuft wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Artikel 43b bis 43e der vorliegenden Richtlinie nur während des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt zur Anwendung kommen, der gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2024/…++ aktiviert wurde. 

Artikel 43c Absatz 7 der vorliegenden Richtlinie findet jedoch während des 

Notfallmodus für den Binnenmarkt sowie nach seinem Auslaufen oder seiner 

Deaktivierung Anwendung. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen, die zu 

befolgenden Verfahren und die spezifischen Anforderungen an die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Druckgeräte und 

Baugruppen erlassen, die gemäß den Artikeln 43c und 43d in Verkehr gebracht 

oder vom Hersteller für eigene Zwecke verwendet werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 44 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  
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Artikel 43b 

Priorisierung der Konformitätsbewertung von als krisenrelevante Waren eingestuften 

Druckgeräten und Baugruppen 

(1) Dieser Artikel gilt für Druckgeräte und Baugruppen, die in dem in Artikel 43a 

Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und die den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 14 unterliegen, bei denen die 

Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist. 

(2) Die notifizierten Stellen bemühen sich nach besten Kräften darum, Anträge 

auf Konformitätsbewertung der in Absatz 1 genannten Druckgeräte und 

Baugruppen vorrangig zu bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob diese 

Anträge vor oder nach der Aktivierung der Notfallverfahren gemäß 

Artikel 43a gestellt wurden. 

▌  

(3) Durch die Priorisierung von Anträgen auf Konformitätsbewertung von 

Druckgeräten und Baugruppen gemäß Absatz 2 dürfen den antragstellenden 

Herstellern keine zusätzlichen unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

(4) Die notifizierten Stellen unternehmen zumutbare Anstrengungen, ihre 

Prüfkapazitäten für die in Absatz 1 genannten Druckgeräte und Baugruppen, 

für die sie notifiziert wurden, zu erhöhen.  
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Artikel 43c 

Ausnahme von den Konformitätsbewertungsverfahren, bei denen die Einschaltung 

einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist 

(1) Abweichend von Artikel 14 kann ein Mitgliedstaat auf hinreichend 

begründeten Antrag eines Wirtschaftsakteurs das Inverkehrbringen eines 

bestimmten Druckgeräts oder einer bestimmten Baugruppe, die in dem in 

Artikel 43a Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind und 

bei denen die in Artikel 14 genannten Konformitätsbewertungsverfahren, bei 

denen die Einschaltung einer notifizierten Stelle vorgeschrieben ist, nicht 

▌durchgeführt wurden, oder die Verwendung dieses Druckgeräts oder dieser 

Baugruppe für eigene Zwecke des Herstellers im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats genehmigen, wenn die Erfüllung aller 

einschlägigen in der vorliegenden Richtlinie festgelegten wesentlichen 

Sicherheitsanforderungen im Einklang mit den in der betreffenden 

Genehmigung genannten Verfahren nachgewiesen wurde. 

(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 erteilte 

Genehmigung. Sofern durch die in der Genehmigung festgelegten 

Anforderungen sichergestellt wird, dass die einschlägigen in der 

vorliegenden Richtlinie genannten wesentlichen Sicherheitsanforderungen 

eingehalten werden, erlässt die Kommission unverzüglich einen 

Durchführungsrechtsakt, mit dem die Gültigkeit der von einem Mitgliedstaat 

gemäß Absatz 1 erteilten Genehmigung auf das Gebiet der gesamten Union 

erstreckt wird und die Bedingungen festgelegt werden, unter denen das 

betreffende Druckgerät oder die betreffende Baugruppe in Verkehr gebracht 

oder vom Hersteller für eigene Zwecke verwendet werden darf. Bei der 

Ausarbeitung des Entwurfs des Durchführungsrechtsakts kann die 

Kommission die nationalen Marktüberwachungsbehörden auffordern, zu der 

technischen Bewertung, die der in Absatz 1 genannten Genehmigung 

zugrunde lag, sachdienliche Informationen bereitzustellen oder Stellung zu 

nehmen. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 44 

Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Auf Druckgeräten oder Baugruppen, für die die in Unterabsatz 1 genannte 

Erstreckung der Gültigkeit gilt, muss der Hinweis angebracht werden, dass 

sie als „krisenrelevante Waren“ in Verkehr gebracht oder vom Hersteller für 

eigene Zwecke verwendet werden. In dem in Unterabsatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt werden der Inhalt und die Aufmachung dieses 

Hinweises festgelegt. Dieser Hinweis sowie sämtliche Kennzeichnungen 

müssen klar, verständlich und leserlich sowie, falls erforderlich, in einer für 

die Verbraucher und sonstigen Endnutzer leicht verständlichen Sprache 

entsprechend den Vorgaben des betreffenden Mitgliedstaats abgefasst sein. 

(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen zu schützen, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 44 

Absatz 4 genannten Verfahren unmittelbar geltende 

Durchführungsrechtsakte. 

(4) Solange kein in Absatz 2 oder 3 genannter Durchführungsrechtsakt erlassen 

wurde, ist die von einer zuständigen nationalen Behörde in einem 

Mitgliedstaat erteilte Genehmigung nur im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats sowie im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats gültig, 

dessen zuständige nationale Behörde die Gültigkeit der betreffenden 

Genehmigung vor dem Erlass eines solchen Durchführungsrechtsakts 

anerkannt hat. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten über jeden Beschluss, die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung anzuerkennen.  
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(5) Hersteller von Druckgeräten oder Baugruppen, die dem in Absatz 1 genannten 

Genehmigungsverfahren unterliegen, erklären auf eigene Verantwortung, dass 

das betreffende Druckgerät oder die betreffende Baugruppe alle einschlägigen 

wesentlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt, und sind für die Durchführung 

aller von der zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen 

Konformitätsbewertungsverfahren verantwortlich. 

▌ 

(6) Jede ▌ gemäß Absatz 1 erteilte Genehmigung enthält die Bedingungen und 

Anforderungen, unter denen das Druckgerät oder die Baugruppe in Verkehr 

gebracht oder vom Hersteller für eigene Zwecke verwendet werden darf. 

Solche Genehmigungen müssen mindestens Folgendes enthalten: 

a) eine Beschreibung der Verfahren, mit denen die Einhaltung der 

einschlägigen wesentlichen Sicherheitsanforderungen erfolgreich 

nachgewiesen wurde; 

b) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

des betreffenden Druckgeräts oder der betreffenden Baugruppe; 

c) ein Enddatum für die Gültigkeit der Genehmigung, das nicht über den 

letzten Tag des Zeitraums hinausgehen darf, für den der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…++ 

aktiviert wurde; 

d) etwaige besondere Anforderungen in Bezug auf die Notwendigkeit, die 

fortlaufende Konformitätsbewertung für das betreffende Druckgerät oder 

die betreffende Baugruppe sicherzustellen; 

e) Maßnahmen, die bei Auslaufen oder Deaktivierung des Notfallmodus 

für den Binnenmarkt in Bezug auf das in Verkehr gebrachte oder vom 

Hersteller für eigene Zwecke verwendete Druckgerät oder die in 

Verkehr gebrachte oder vom Hersteller für eigene Zwecke verwendete 

Baugruppe zu ergreifen sind. 
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▌ 

(7) Abweichend von den Artikeln 5, 18 und 19 dürfen Druckgeräte oder 

Baugruppen, für die eine Genehmigung gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels erteilt wurde, ▌nicht mit der CE-Kennzeichnung versehen werden, 

und Artikel 5 findet keine Anwendung. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, in dem eine 

Genehmigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels 

gültig ist, sind in Bezug auf solche Druckgeräte oder Baugruppen befugt, auf 

nationaler Ebene alle in der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* und in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen 

Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen zu ergreifen. Sie 

unterrichten die Kommission und die Marktüberwachungsbehörden aller 

anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen.  

▌ 

(9) Der Rückgriff auf das in den Absätzen 1 bis 4 des vorliegenden Artikels 

dargelegte Genehmigungsverfahren lässt die Anwendung der in Artikel 14 

festgelegten einschlägigen Konformitätsbewertungsverfahren im Hoheitsgebiet 

des betreffenden Mitgliedstaats unberührt.  

▌ 
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Artikel 43d 

▌Konformitätsvermutung auf der Grundlage von Normen und gemeinsamen 

Spezifikationen 

(1) In Bezug auf Druckgeräte und Baugruppen, die als krisenrelevante Waren 

eingestuft wurden, wird der Kommission in folgenden Fällen die Befugnis 

übertragen, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen für solche 

Druckgeräte und Baugruppen geeignete Normen aufgeführt oder gemeinsame 

Spezifikationen festgelegt werden, die die einschlägigen in Anhang I der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten wesentlichen Sicherheitsanforderungen 

abdecken: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde keine Fundstelle 

harmonisierter Normen im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 veröffentlicht, die die einschlägigen, in Anhang I der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten wesentlichen Anforderungen 

abdecken, und es ist nicht zu erwarten, dass eine solche Fundstelle 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums veröffentlicht wird, oder 

b) die Möglichkeiten der Hersteller zur Nutzung der harmonisierten 

Normen, die die einschlägigen anwendbaren in Anhang I dieser 

Richtlinie aufgeführten wesentlichen Sicherheitsanforderungen abdecken 

und deren Fundstellen bereits im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wurden, werden durch schwerwiegende Störungen des Funktionierens 

des Binnenmarkts, die zur Aktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/...++ geführt 

haben, erheblich eingeschränkt. 
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(2) In den in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten wird die am besten 

geeignete alternative technische Lösung für die Zwecke der Begründung 

einer Konformitätsvermutung gemäß Absatz 5 dargelegt. Zu diesem Zweck 

können in diesen Durchführungsrechtsakten die Fundstellen europäischer 

Normen oder die Fundstellen einschlägiger anwendbarer nationaler oder 

internationaler Normen veröffentlicht werden oder, falls es keine 

europäische oder einschlägige anwendbare nationale oder internationale 

Norm gibt, mit diesen Durchführungsrechtsakten gemeinsame 

Spezifikationen festgelegt werden. 

▌ 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden ▌gemäß dem in Artikel 44 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen 

und gelten ▌bis zum letzten Tag des Zeitraums, in dem der Notfallmodus für 

den Binnenmarkt aktiv ist, es sei denn, die betreffenden 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

geändert oder aufgehoben. 

(4) Vor der Ausarbeitung des Entwurfs eines in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakts teilt die Kommission dem in 

Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Ausschuss mit, 

dass die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Bedingungen 

ihres Erachtens erfüllt worden sind. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs 

eines Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte der einschlägigen Gremien oder Sachverständigengruppen, die 

im Rahmen der vorliegenden Richtlinie eingerichtet wurden, und konsultiert 

alle einschlägigen Interessenträger ordnungsgemäß. 
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(5) Unbeschadet des Artikels 12 wird bei Druckgeräten oder Baugruppen, die mit 

den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon übereinstimmen, eine 

Konformität mit den einschlägigen in Anhang I festgelegten wesentlichen 

Sicherheitsanforderungen vermutet, die von den betreffenden Normen, 

gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon abgedeckt sind. Ab dem Tag, 

der auf das Auslaufen oder die Deaktivierung des Notfallmodus für den 

Binnenmarkt folgt, können sich die Hersteller nicht mehr auf die 

Konformitätsvermutung berufen, die durch die Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen begründet wird, die in den in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Durchführungsrechtsakten aufgeführt werden. 

(6) Sofern kein hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass die 

Druckgeräte oder Baugruppen, die unter die in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen fallen, eine 

Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellen, gelten 

abweichend von Artikel 43a Absatz 3 Unterabsatz 1 dieser Richtlinie in 

Verkehr gebrachte oder für eigene Zwecke des Herstellers verwendete 

Druckgeräte oder Baugruppen, die mit den betreffenden Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen übereinstimmen, auch nach dem 

Außerkrafttreten oder der Aufhebung eines gemäß Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakts und dem Auslaufen oder der 

Deaktivierung des Notfallmodus für den Binnenmarkt ▌als mit den 

einschlägigen in Anhang I dieser Richtlinie festgelegten wesentlichen 

Sicherheitsanforderungen konform. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in Absatz 1 genannte Norm 

oder gemeinsame Spezifikation den einschlägigen in Anhang I festgelegten 

wesentlichen Sicherheitsanforderungen ▌ nicht in vollem Umfang entspricht, 

setzt er die Kommission mittels einer ausführlichen Erläuterung davon in 

Kenntnis. Die Kommission prüft diese ausführliche Erläuterung und kann 

den Durchführungsrechtsakt, in dem die betreffende Norm aufgeführt bzw. die 

betreffende gemeinsame Spezifikation festgelegt wird, gegebenenfalls ändern 

oder aufheben.  
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▌ 

Artikel 43e 

Priorisierung von Marktüberwachungstätigkeiten und gegenseitige Unterstützung der 

Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten räumen den Marktüberwachungstätigkeiten für 

Druckgeräte und Baugruppen, die in dem in Artikel 43a Absatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, Vorrang ein. Die Kommission 

unterstützt die Koordinierung dieser Priorisierungsbemühungen über das 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/1020 eingerichtete 

Unionsnetzwerk für Produktkonformität. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle 

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um andere 

Marktüberwachungsbehörden während eines Notfallmodus für den 

Binnenmarkt zu unterstützen, unter anderem durch die Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams zur vorübergehenden Verstärkung des 

Personals der um Unterstützung ersuchenden Marktüberwachungsbehörden 

oder durch logistische Unterstützung, z. B. durch Ausbau der Prüfkapazitäten 

für Druckgeräte und Baugruppen, die in dem in Artikel 43a Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind. 

____________________ 
* Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 

Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 

25.6.2019, S. 1).“ 
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Artikel 11 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum … [Tag des 

Geltungsbeginns der Verordnung in Dokument PE-CONS Nr. ... 

(2022/0278(COD)] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, 

um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich 

davon in Kenntnis. 

(2) Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 

des Geltungsbeginns der im Dokument PE-CONS Nr. ... (2022/0278(COD) 

enthaltenen Verordnung + 1 Tag einfügen] an. 
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(3) Nach Inkrafttreten dieser Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Kommission von allen Entwürfen für Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die sie 

auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen wollen, so rechtzeitig in 

Kenntnis gesetzt wird, dass sie dazu Stellung nehmen kann. 

Artikel 12 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 13 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0323
Schengener Grenzkodex
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Unionskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch Personen (COM(2021)0891 – C9-0473/2021 –
2021/0428(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2021)0891),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und e und 
Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C9-0473/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Mai 20221,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 12. Oktober 
20222,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

                                                
1 ABl. C 323 vom 26.8.2022, S. 69.
2 ABl. C 498 vom 30.12.2022, S. 114.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0280/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0428 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Unionskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch Personen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 

Absatz 2 Buchstaben b und e sowie Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) bildet die Union 

einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Kontrollen an den 

Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die 

Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und 

Bekämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist. 

                                                 
1  ABl. C 323 vom 26.8.2022, S. 69. 
2  ABl. C 498 vom 30.12.2022, S. 114. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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(2) Der Aufbau eines Raums, in dem der freie Personenverkehr über die Binnengrenzen 

hinweg sichergestellt ist, ist eine der größten Errungenschaften der Union. Es ist von 

entscheidender Bedeutung, dass die Union und die Mitgliedstaaten, die sich zur 

Teilnahme an diesem auf Vertrauen und Solidarität beruhenden Raum bereit erklärt 

haben, gemeinsam danach streben, dass dieser Raum ordnungsgemäß funktioniert und 

gestärkt wird. In diesem Zusammenhang sollte die vorübergehende Wiedereinführung 

von Kontrollen an den Binnengrenzen eine Ausnahme darstellen und nur als letztes 

Mittel eingesetzt werden, gegebenenfalls vorbehaltlich der Konsultation und 

Zusammenarbeit der betroffenen Mitgliedstaaten und der Kommission als Hüterin der 

Verträge. 

(3) Die Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates („Schengener 

Grenzkodex“)4 regelt den Personenverkehr in den und aus dem Raum ohne Kontrollen an 

den Binnengrenzen (der „Schengen-Raum“) sowie zwischen den Mitgliedstaaten, die am 

Schengen-Raum teilnehmen. 

(4) In den letzten Jahren war der Schengen-Raum mit noch nie dagewesenen 

Herausforderungen konfrontiert, die ihrer Natur nach nicht auf das Gebiet eines einzelnen 

Mitgliedstaates begrenzt waren. Diese Herausforderungen haben deutlich gemacht, dass 

die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit im Schengen-

Raum eine gemeinsame Verantwortung ist, die ein gemeinsames und koordiniertes 

Vorgehen der Mitgliedstaaten sowie auf Unionsebene erfordert. Sie machten ferner 

deutlich, dass die bestehenden Regeln für das Funktionieren des Schengen-Raums an den 

Außen- und an den Binnengrenzen Lücken aufweisen und dass ein stärkerer und robusterer 

Rahmen geschaffen werden muss, der eine wirksamere Reaktion auf die 

Herausforderungen ermöglicht, mit denen der Schengen-Raum konfrontiert ist, damit das 

gegenseitige Vertrauen und die Solidarität gestärkt werden, sichergestellt wird, dass 

Personen – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – beim Überschreiten der 

Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, und die Mitgliedstaaten gleichzeitig in die 

Lage versetzt werden, wirksam auf die Herausforderungen zu reagieren, mit denen sie 

konfrontiert sind. 

                                                 
4 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 

über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen 
(Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 
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(5) Grenzkontrollen an den Außengrenzen liegen nicht nur im Interesse des Mitgliedstaates, an 

dessen Außengrenzen sie erfolgen, sondern entsprechen den Interessen sämtlicher 

Mitgliedstaaten, die die Kontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft haben, sowie der 

Union als Ganzes. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bei der Verwaltung ihrer 

Außengrenzen hohe Standards einzuhalten, unter anderem durch eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen Grenzschutzbeamten, Polizei, Zoll und anderen einschlägigen 

Behörden. Die Union leistet aktive Unterstützung durch die Bereitstellung von 

Finanzmitteln über die betreffenden Unionsagenturen ▌und die Betreuung des durch die 

Verordnung (EU) 2022/922 des Rates5 eingerichteten Schengen-Evaluierungs- und 

Überwachungsmechanismus. Die Vorschriften, die für den Schutz der Außengrenzen 

gelten, müssen verschärft werden, um besser auf neue Herausforderungen reagieren zu 

können, die in jüngster Zeit dort entstanden sind. 

(6) Das integrierte europäische Grenzmanagement basiert auf dem in der Verordnung (EU) 

2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates6 festgelegten Vierstufenmodell 

der Zugangskontrolle. Grenzkontrollen, einschließlich Maßnahmen zur Erleichterung 

legitimer Grenzübertritte, sind ein wesentlicher Bestandteil des integrierten 

europäischen Grenzmanagements. Zur Verhütung und Aufdeckung 

grenzüberschreitender Kriminalität an den Außengrenzen, insbesondere der Schleusung 

von Migranten, des Menschenhandels und des Terrorismus, sollten die Mitgliedstaaten 

gemeinsam mit der mit der Verordnung (EU) 2019/1896 eingerichteten Europäischen 

Agentur für die Grenz- und Küstenwache das integrierte europäische Grenzmanagement 

auf der Grundlage des Vierstufenmodells der Zugangskontrolle umsetzen. 

                                                 
5  Verordnung (EU) 2022/922 des Rates vom 9. Juni 2022 über die Einführung und 

Anwendung eines Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der 
Anwendung des Schengen-Besitzstands und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1053/2013 (ABl. L 160 vom 15.6.2022, S. 1). 

6  Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
November 2019 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 
1). 
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(7) ▌Die COVID-19-Pandemie hat aufgezeigt, dass Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit 

einheitliche Regeln im Hinblick auf Beschränkungen für die Einreise von 

Drittstaatsangehörigen in die Union erforderlich machen können. Wenn inkohärente und 

voneinander abweichende Maßnahmen für die Außengrenzen erlassen werden, um solchen 

Bedrohungen zu begegnen, wirkt sich dies negativ auf das Funktionieren des gesamten 

Schengen-Raums aus, es beeinträchtigt die Planbarkeit von Reisen aus Drittstaaten und 

reduziert die zwischenmenschlichen Kontakte mit Personen aus diesen Ländern. Damit der 

Schengen-Raum in Zukunft für Bedrohungen von einem Ausmaß, das mit jenem der 

COVID‑19-Pandemie vergleichbar ist, gewappnet ist, sollte ein neuer Mechanismus 

geschaffen werden, der die rechtzeitige Ergreifung und Aufhebung koordinierter 

Maßnahmen auf Unionsebene ermöglichen würde. Der neue Mechanismus an den 

Außengrenzen sollte im Falle einer schweren Notlage im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit mit einer schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahr 

angewandt werden, die von der Kommission auf Unionsebene unbeschadet der 

Verordnung (EU) 2022/2371 des Europäischen Parlaments und des Rates7 unter 

Berücksichtigung der Informationen der zuständigen nationalen Behörden anerkannt 

wurde. 

(8) Für den Fall einer schweren Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit sollte in 

diesem Mechanismus vorgesehen sein, dass eine Durchführungsverordnung erlassen wird, 

in der vorübergehende Reisebeschränkungen, insbesondere Einreisebeschränkungen und 

vorübergehende gesundheitsbezogene Mindestbeschränkungen, sowie die Bedingungen 

für ihre Aufhebung festgelegt werden. Da solche Beschränkungen, die das Recht auf 

Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten betreffen, aus politischer Sicht 

problematisch sind, sollte dem Rat die Befugnis übertragen werden, eine solche 

Durchführungsverordnung (im Folgenden „Durchführungsverordnung“) auf Vorschlag der 

Kommission zu erlassen.  

                                                 
7 Verordnung (EU) 2022/2371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. November 2022 zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren 
und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU (ABl. L 314 vom 6.12.2022, 
S. 26). 
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(9) Wichtig ist, dass im Einklang mit den geltenden Verpflichtungen aus dem Unionsrecht und 

dem Völkerrecht Unionsbürgern, Drittstaatsangehörigen und ihren jeweiligen 

Familienmitgliedern, die aufgrund von Übereinkommen zwischen der Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und den betreffenden Drittstaaten andererseits ein Recht auf 

Freizügigkeit genießen, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist, stets die Einreise in die 

Union gestattet werden sollte. Auch in den Mitgliedstaaten ansässigen Personen sollte stets 

die Rückkehr in die Union gestattet werden, und insbesondere die Rückkehr in den 

Mitgliedstaat, in dem sie sich rechtmäßig aufhalten. In der Durchführungsverordnung 

sollten vorübergehende gesundheitsbezogene Mindestbeschränkungen festgelegt 

werden, denen diese Personen unterliegen könnten. In Bezug auf Drittstaatsangehörige, 

die sich rechtmäßig in Irland aufhalten, sollten die Mitgliedstaaten diesen Personen auf 

Grundlage der Gegenseitigkeit die Rückkehr nach Irland im Rahmen einer Durchreise 

durch das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gestatten. Irland wird ersucht, seine 

nationale Politik mit den Beschränkungen für Reisen in die Europäische Union in 

Einklang zu bringen. Die Durchführungsverordnung sollte alle Bestimmungen enthalten, 

die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Reisebeschränkungen wirksam, 

zielgerichtet, und nicht diskriminierend sind und in einem angemessenen Verhältnis zur 

sich verändernden epidemiologischen Lage stehen. Im Rahmen der 

Durchführungsverordnung sollte, sofern dies aufgrund der Art der schweren Notlage im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit erforderlich ist, die in Anhang XI Teil B 

aufgeführten Personengruppen, die wichtige Reisen unternehmen, von den 

Einreisebeschränkungen ausgenommen und die Bedingungen festgelegt werden, unter 

denen es ausnahmsweise möglich sein sollte, diesen Reisenden Reisebeschränkungen 

aufzuerlegen. Zusätzlich oder alternativ dazu sollten in der Durchführungsverordnung 

Gebiete oder Drittstaaten festgelegt werden, aus denen es möglich sein sollte, Reisen 

besonderen Maßnahmen zu unterwerfen, und es sollte ein Verfahren zur regelmäßigen 

Überprüfung der Lage und der Reisebeschränkungen festgelegt werden, und zwar auf 

der Grundlage von auf dieses Verfahren anwendbaren objektiven Methoden und objektiven 

Kriterien, zu denen insbesondere die epidemiologische Lage zählen sollten. In der 

Durchführungsverordnung könnten die Bedingungen festgelegt werden, unter denen 

Reisen erlaubt werden können, etwa Tests, Quarantäne, Selbstisolierung oder andere 

geeignete Maßnahmen, wie z. B. die Anforderung zur Ausfüllung eines Reiseformulars 

oder eines anderen Hilfsmittels zur Kontaktnachverfolgung, wobei insbesondere alle 

Systeme der Union zu berücksichtigen wären, die entwickelt wurden, um das Reisen unter 

sicheren Bedingungen zu erleichtern, wie etwa digitale Zertifizierungssysteme. 
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Gegebenenfalls könnte mit der Durchführungsverordnung auch ein Mechanismus errichtet 

werden, der es ermöglicht, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, falls sich die 

epidemiologische Lage in einem oder mehreren Gebieten dramatisch verschlechtert. 
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(10) Die Wirksamkeit der Beschränkungen für Reisen in die Union hängt von der 

Anwendung einheitlicher Regeln für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige ab. Mit der 

Anwendung einheitlicher Regeln durch die Durchführungsverordnung sollten der 

Schutz der öffentlichen Gesundheit und somit das Funktionieren des Raums ohne 

Kontrollen an den Binnengrenzen sichergestellt werden. Die Mitgliedstaaten könnten 

strengere vorübergehende gesundheitsbezogene Beschränkungen und andere als die in 

der Durchführungsverordnung festgelegten Beschränkungen beschließen, sofern diese 

keine negativen Auswirkungen auf das Funktionieren des Raums ohne Kontrollen an 

den Binnengrenzen haben. Darüber hinaus könnten die Mitgliedstaaten 

Reisebeschränkungen erlassen, wenn keine Durchführungsverordnung vorliegt. Die 

Durchführungsverordnung sollte der besonderen Lage der überseeischen Länder und 

Hoheitsgebiete Rechnung tragen, die in Artikel 355 Absatz 2 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) genannt und in dessen Anhang II 

aufgeführt werden. 

(11) Die Durchreise innerhalb der Union sollte im Fall von Unionsbürgerinnen und 

Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen sowie für bestimmte Gruppen von 

Reisenden, die aus zwingenden Gründen reisen müssen, keinen vorübergehenden 

gesundheitsbezogenen Reisebeschränkungen zu ihrem endgültigen Ziel unterliegen. 

Jegliche aufzuerlegenden vorübergehenden gesundheitsbezogenen Beschränkungen 

sollten ab der Ankunft am endgültigen Zielgelten. 
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(12) Außerdem müssen die Bestimmungen und Schutzvorschriften des Unionsrechts gestärkt 

werden, damit die Mitgliedstaaten rasch handeln können, um 

Instrumentalisierungssituationen entgegenzuwirken. Eine derartige Instrumentalisierung ist 

im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b Satz 1 der Verordnung (EU) .../... des 

Europäischen Parlaments und des Rates8+ zu verstehen. Fälle, in denen feindselige 

nichtstaatliche Akteure an organisierter Kriminalität, insbesondere der Schleusung von 

Migranten, beteiligt sind, sollten nicht als Instrumentalisierung von Migranten 

betrachtet werden, wenn das Ziel nicht darin besteht, die Union ▌oder einen 

Mitgliedstaat zu destabilisieren. Darüber hinaus sollte humanitäre Hilfe nicht als 

Instrumentalisierung von Migranten betrachtet werden, wenn das Ziel nicht darin 

besteht, die Union oder einen Mitgliedstaat zu destabilisieren. 

                                                 
8  Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich 
Migration und Asyl und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147 (ABl. …). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 19/24 
(2020/0277COD)) enthaltenen Verordnung in den Text und die Nummer, das Datum und 
die Amtsblattfundstelle jener Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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▌ 

(13) Für Zypern enthält die Verordnung (EG) Nr. 866/20049 des Rates besondere Regeln für 

die Trennungslinie zwischen den Landesteilen der Republik Zypern, in denen die 

Regierung der Republik Zypern eine tatsächliche Kontrolle ausübt, und den 

Landesteilen, in denen sie keine tatsächliche Kontrolle ausübt. Obwohl die 

Trennungslinie keine Außengrenze darstellt, wird eine Situation, in der ein Drittstaat 

oder ein feindseliger nichtstaatlicher Akteur Reisebewegungen von 

Drittstaatsangehörigen zum Überschreiten dieser Trennungslinie fördert oder 

erleichtert, als Instrumentalisierung betrachtet. 

▌ 

(14) Insbesondere sollte es dem betreffenden Mitgliedstaat im Fall einer Instrumentalisierung 

von Migranten erforderlichenfalls möglich sein, den Grenzverkehr durch die 

vorübergehende Schließung einiger Grenzübergangsstellen auf ein Minimum zu 

beschränken, während er gleichzeitig einen echten und wirksamen Zugang zu Verfahren 

des internationalen Schutzes gewährleistet. Bei einem solchen Beschluss sollte 

berücksichtigt werden, ob der Europäische Rat anerkannt hat, dass die Union oder einer 

oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten mit einer Instrumentalisierung von Migranten 

konfrontiert sind. Darüber hinaus sollten bei solchen Beschränkungen die Rechte von 

Unionsbürgern, Drittstaatsangehörigen, die gemäß einer internationalen Vereinbarung das 

Recht auf Freizügigkeit genießen, und Drittstaatsangehörigen, die nach nationalem Recht 

oder nach Unionsrecht langfristig aufenthaltsberechtigt sind oder Inhaber eines Visums für 

einen längerfristigen Aufenthalt sind, sowie die Rechte ihrer jeweiligen 

Familienangehörigen uneingeschränkt berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollten 

solche Beschränkungen in einer Weise angewandt werden, die die Einhaltung der 

Verpflichtungen hinsichtlich des Zugangs zu internationalem Schutz, insbesondere des 

Grundsatzes der Nichtzurückweisung, gewährleistet. 

                                                 
9  Verordnung (EG) Nr. 866/2004 des Rates vom 29. April 2004 über eine Regelung nach 

Artikel 2 des Protokolls Nr. 10 zur Beitrittsakte (ABl. L 161 vom 30.4.2004, S. 128). 
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(15) Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache unterstützt die Mitgliedstaaten 

bei der Umsetzung der operativen Aspekte der Verwaltung der Außengrenzen, 

einschließlich des Informationsaustauschs, der Bereitstellung von Ausrüstung, des 

Kapazitätsaufbaus und Schulungen für nationale Grenzschutzbeamte, gezielter 

Informationen und Risikoanalysen, der Entsendung der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache sowie der Unterstützung von Such- und 

Rettungseinsätzen für Personen in Seenot, die im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 656/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates10 eingeleitet und ausgeführt 

werden. Das neue Mandat der Agentur bietet den Mitgliedstaaten beträchtliche 

Möglichkeiten, bei ihren Grenzkontrollaufgaben unter anderem im Hinblick auf 

Screening- und Rückführungsmaßnahmen unterstützt zu werden. 

▌ 

(16) ▌Technische Mittel zur Verhinderung unbefugter Grenzübertritte ▌könnten moderne 

Technologien wie Drohnen und Bewegungssensoren sowie mobile Einheiten, und 

gegebenenfalls alle Arten stationär postierter und mobiler Infrastruktur umfassen. Der 

Einsatz von derartigen technischen Mitteln, insbesondere von Technologien, mit denen 

personenbezogene Daten gesammelt werden können, muss auf klar definierten 

Bestimmungen des nationalen Rechts beruhen und in Übereinstimmung mit diesem 

erfolgen. 

                                                 
10 Verordnung (EU) Nr. 656/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 zur Festlegung von Regelungen für die Überwachung der 
Seeaußengrenzen im Rahmen der von der Europäischen Agentur für die operative 
Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
koordinierten operativen Zusammenarbeit (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 93). 
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(17) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug auf die Aufnahme 

weiterer Personengruppen, die unbedingt notwendige Reisen unternehmen, in 

Anhang XI Teil B und in Bezug auf zusätzliche Überwachungsmaßnahmen, 

einschließlich der Entwicklung gemeinsamer Mindeststandards für die 

Grenzüberwachung, zu erlassen. Bei diesen gemeinsamen Mindeststandards sollten die 

Art der jeweiligen Grenze (d. h. Land-, See- oder Luftgrenze), die Risikoeinstufungen der 

einzelnen Außengrenzabschnitte gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1896 und 

andere maßgebliche Faktoren wie geografische Besonderheiten berücksichtigt werden. Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die 

mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung11 festgelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(18) In einem Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen sollten Menschen, ungeachtet 

ihrer Staatsangehörigkeit, frei und sicher zwischen den Mitgliedstaaten bewegen können. 

In diesem Zusammenhang sei klargestellt, dass das Verbot der Grenzkontrollen an den 

Binnengrenzen die Befugnis der Mitgliedstaaten unberührt lässt, in ihrem Hoheitsgebiet, 

also auch in ihren Grenzgebieten, Kontrollen durchzuführen, die anderen Zwecken als der 

Grenzkontrolle dienen. Insbesondere sollte darauf hingewiesen werden, dass die 

zuständigen nationalen Behörden, einschließlich der Gesundheits‑ und 

Strafverfolgungsbehörden, grundsätzlich berechtigt sind, ihre im nationalen Recht 

vorgesehenen hoheitlichen Befugnisse wahrzunehmen, sofern die Wahrnehmung dieser 

Befugnisse nicht die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen hat.  

                                                 
11  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj. 
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(19) Das Verbot der Kontrollen an den Binnengrenzen erstreckt sich zwar auch auf Kontrollen 

mit gleicher Wirkung, allerdings sollten die von den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollen nicht als den Grenzkontrollen gleichwertig 

angesehen werden, wenn sie nicht das Ziel haben, den Grenzverkehr zu kontrollieren, 

wenn sie sich auf allgemeine polizeiliche Informationen und Erfahrungen oder 

Informationen über die öffentliche Gesundheit im Zusammenhang mit einer möglichen 

Bedrohung der inneren Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung stützen, ▌ wenn sie 

insbesondere darauf ausgerichtet sind, die grenzüberschreitende Kriminalität zu 

bekämpfen, die illegale Einwanderung zu minimieren oder die Ausbreitung einer vom 

Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

festgestellten Infektionskrankheit mit epidemischem Potenzial einzudämmen, wenn sie 

in einer Weise konzipiert und durchgeführt werden, die sich eindeutig von systematischen 

Personenkontrollen an den Grenzen unterscheidet, wenn sie an Verkehrsknotenpunkten 

wie Häfen, Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Flughäfen sowie an Güterterminals oder direkt 

in den Personenbeförderungsmitteln durchgeführt werden und wenn sie auf einer 

Risikobewertung beruhen. 

▌ 

(20) Die Eindämmung der illegalen Einwanderung und der damit verbundenen 

grenzüberschreitenden Kriminalität wie Menschenhandel, Schleusung von Migranten, 

Dokumentenbetrug und andere Arten grenzüberschreitender Straftaten, könnte ▌ 

Maßnahmen umfassen, die die Überprüfung der Identität, der Staatsangehörigkeit und des 

Aufenthaltsstatus von Personen gestatten, solange diese Überprüfungen nicht systematisch 

erfolgen und auf der Grundlage einer Risikobewertung durchgeführt werden. 
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(21) Der Einsatz moderner Technologien zur Überwachung der Verkehrsflüsse, insbesondere 

auf Autobahnen und sonstigen von den Mitgliedstaaten vorgegebenen 

Hauptverkehrsstraßen, kann dazu beitragen, Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder 

der inneren Sicherheit zu bekämpfen. Das Verbot der Kontrollen an den Binnengrenzen 

sollte nicht so verstanden werden, dass es die rechtmäßige Ausübung der polizeilichen 

oder sonstigen hoheitlichen Befugnisse zur Durchführung von Kontrollen in den 

Binnengrenzgebieten ausschließt. Dazu gehören auch Kontrollen, bei denen Kontroll- und 

Überwachungstechnologien eingesetzt werden, die in dem betreffenden Gebiet allgemein 

üblich sind oder die auf einer Risikobewertung beruhen, die zum Schutz der inneren 

Sicherheit erstellt wurde. ▌ 

(22) Um die Wirksamkeit solcher Technologien zu gewährleisten, sollte es möglich sein, an den 

Straßenübergangsstellen angemessene Geschwindigkeitsbegrenzungen einzurichten. 

(23) Bei der Ausübung polizeilicher oder sonstiger hoheitlicher Befugnisse durch die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet, insbesondere in ihren 

Grenzgebieten, ist es von Bedeutung, dass die Ausübung dieser Befugnisse nicht zu 

unverhältnismäßigen Auswirkungen auf den flüssigen Verkehr an den 

Straßenübergängen der Binnengrenzen – insbesondere zu übermäßigen Wartezeiten – 

führt. Im Geiste des Dialogs und der Zusammenarbeit ist es wichtig, dass die 

Mitgliedstaaten benachbarte Mitgliedstaaten über ihre Maßnahmen in Kenntnis setzen, 

insbesondere dann, wenn sich die Maßnahme voraussichtlich verstärkt auf den 

grenzüberschreitenden Verkehr auswirken wird. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 14 

(24) Das Verbot der Kontrollen an den Binnengrenzen sollte die Durchführung von Kontrollen, 

die im Unionsrecht vorgesehen sind, nicht einschränken. Die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Vorschriften lassen daher die geltenden Regelungen für die Abfrage von 

Angaben über die beförderten Personen in den einschlägigen Datenbanken vor der Ankunft 

unberührt. 

(25) Es muss sichergestellt werden, dass die von den Mitgliedstaaten in Ausübung ihrer 

nationalen Zuständigkeiten durchgeführten Kontrollen weiterhin in vollem Umfang mit 

einem Raum, der frei von Kontrollen an den Binnengrenzen ist, vereinbar sind. Nach der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union müssen die Bedingungen für die 

Ausübung der polizeilichen Befugnisse der Mitgliedstaaten in einem Grenzgebiet umso 

strenger und detaillierter geregelt und begrenzt werden, je mehr Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass die von den Mitgliedstaaten in ihren Grenzgebieten durchgeführten 

Kontrollen eine den Grenzkontrollen gleichwertige Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen 

haben, und zwar unter Berücksichtigung des Ziels dieser Kontrollen, ihres räumlichen 

Geltungsbereichs und möglicher Unterschiede zu den im übrigen Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaates durchgeführten Kontrollen. 

(26) ▌ Um das Funktionieren des Schengen-Raums zu stärken, sollten die Mitgliedstaaten 

zusätzliche Maßnahmen ergreifen können, um irregulären Migrationsbewegungen 

zwischen den Mitgliedstaaten entgegenzuwirken ▌. Wenn die nationalen 

Strafverfolgungsbehörden eines Mitgliedstaats in Grenzgebieten bei von den zuständigen 

Behörden im Rahmen einer bilateralen Zusammenarbeit, zu der insbesondere 

gemeinsame Polizeistreifen gehören könnten, durchgeführten Kontrollen, 

▌Drittstaatsangehörige ohne Aufenthaltsrecht in diesem Mitgliedstaat aufgreifen, sollten 

diese Behörden die Möglichkeit haben, die Drittstaatsangehörigen in den Mitgliedstaat zu 

überstellen, aus dem sie in den überstellenden Mitgliedstaat eingereist sind, sofern die 

Drittstaatsangehörigen kein Aufenthaltsrecht im überstellenden Mitgliedstaat haben. 

Der Mitgliedstaat, aus dem die Drittstaatsangehörigen unmittelbar eingereist sind, sollte 

seinerseits dazu verpflichtet sein, den aufgegriffenen Drittstaatsangehörigen zu 

übernehmen.  

www.parlament.gv.at



 

 15 

(27) Das Überstellungsverfahren sollte auf folgende Personengruppen keine Anwendung 

finden: Drittstaatsangehörige, die Inhaber einer langfristigen Aufenthaltsberechtigung 

der Union sind, und deren Familienangehörige gemäß der Richtlinie 2003/109/EG des 

Rates12; Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige von Unionsbürgerinnen und 

Unionsbürgern sind und das Recht auf Freizügigkeit gemäß der Richtlinie 2004/38/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates13 genießen; Drittstaatsangehörige, die ein 

gültiges Visum für den längerfristigen Aufenthalt besitzen, und ihre 

Familienangehörigen im Einklang mit dem nationalen Recht; Drittstaatsangehörige, die 

ein gültiges Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt besitzen; Drittstaatsangehörige, 

die für einen Zeitraum von 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen zum 

visumfreien Reisen innerhalb des Schengen-Raums berechtigt sind, sofern sie diesen 

Zeitraum von 90 Tagen nicht überschritten haben; Antragsteller nach Artikel 3 

Nummer 13 der Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates14+, 

und Personen, denen internationaler Schutz im Sinne von Artikel 3 Nummer 4 der 

Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates15++ zuerkannt 

wurde. Für Antragsteller, die im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit aufgegriffen 

                                                 
12  Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung 

der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. L 16 vom 
23.1.2004, S. 44). 

13 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 
93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 

14  Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in 
der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. …). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 16/24 
(2016/0224A COD)) enthaltenen Verordnung in den Text und die Nummer, das Datum 
und die Amtsblattfundstelle jener Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

15  Verordnung (EU) .../… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt 
des zu gewährenden Schutzes, zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. …). 

++  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 70/23 
(2016/0223COD)) enthaltenen Verordnung in den Text und die Nummer, das Datum und 
die Amtsblattfundstelle jener Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/35/EWG;Year:75;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/364/EWG;Year:90;Nr:364&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/365/EWG;Year:90;Nr:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/96/EWG;Year:93;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2016/24;Code:PE-CONS;Nr:16;Year:24&comp=16%7C2024%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/109/EG;Year:2003;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/95/EU;Year:2011;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2070/23;Code:PE-CONS;Nr:70;Year:23&comp=70%7C2023%7CPE-CONS
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werden, sollten die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) .../... des 

Europäischen Parlaments und des Rates16+ gelten. 

                                                 
16  Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über Asyl- 

und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und 
(EU) 2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. …). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 21/24 
(2020/0279(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text und die Nummer, das Datum und 
die Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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(28) Das Verfahren, mit dem ein Mitgliedstaat ▌ aufgegriffene Drittstaatsangehörige ohne 

Aufenthaltsrecht in den Mitgliedstaat überstellen können sollte, aus dem diese direkt 

eingereist sind, sollte zügig vonstattengehen, aber bestimmten Schutzgarantien unterstellt 

sein und unter uneingeschränkter Wahrung der Grundrechte und des in Artikel 21 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankerten 

Grundsatzes der Nichtdiskriminierung durchgeführt werden, um Racial Profiling zu 

verhindern. Die Behörden sollten die Möglichkeit haben, die ihnen unmittelbar 

vorliegenden einschlägigen Informationen über die Reisebewegungen der betreffenden 

Personen zu überprüfen. Zu diesen Informationen könnten objektive Indizien gehören, die 

den Behörden die Schlussfolgerung erlauben, dass die Person vor kurzem aus einem 

anderen Mitgliedstaat eingereist ist, wie etwa der Besitz von Dokumenten, insbesondere 

Quittungen oder Rechnungen, die belegen, dass sich die betreffende Person vor kurzem 

noch in einem anderen Mitgliedstaat aufgehalten hat. Drittstaatsangehörigen, die dem 

Verfahren der Überstellung unterliegen, sollte eine schriftliche, mit Gründen versehene 

Entscheidung ausgehändigt werden. Die Entscheidung sollte zwar sofort vollstreckbar sein, 

doch sollte dem Drittstaatsangehörigen ein wirksamer Rechtsbehelf zur Anfechtung oder 

Überprüfung der Rücküberstellungsentscheidung offenstehen. Dieser Rechtsbehelf sollte 

allerdings keine aufschiebende Wirkung haben. 

(29) Das in dieser Verordnung vorgesehene Überstellungsverfahren ist fakultativ und lässt die 

bestehende Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, illegal aufhältige 

Drittstaatsangehörige im Einklang mit bilateralen Abkommen oder Vereinbarungen nach 

Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates17 (im Folgenden „Rückführungsrichtlinie“) zurückzuführen, wenn diese Personen 

außerhalb von Grenzgebieten aufgegriffen wurden. 

                                                 
17  Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung 
illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98). 
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(30) Bei der Anwendung des Überstellungsverfahrens gemäß dieser Verordnung sollten die 

Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer bilateralen Zusammenarbeit 

Durchführungsbestimmungen festlegen, auch, um insbesondere an den Abschnitten der 

Binnengrenzen, an denen die Kontrollen vorübergehend wiedereingeführt oder 

verlängert wurden, die Inanspruchnahme dieses Überstellungsverfahrens in der Regel 

zu vermeiden.. 

(31) Wird ein Drittstaatsangehöriger, gegen den eine Überstellungsentscheidung ergangen 

ist, von einem Beförderungsunternehmer an die Grenze gebracht, so kann die 

zuständige Behörde im Einklang mit dem nationalen Recht Vorkehrungen treffen, damit 

der Drittstaatsangehörige umgehend in den aufnehmenden Mitgliedstaat befördert wird. 

(32) Bei unangekündigten Besuchen gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2022/922 ist es wichtig, dass die Kommission besonderes Augenmerk auf die Umsetzung 

des Überstellungsverfahrens legt. 
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(33) Im Raum des freien Personenverkehrs ohne Binnengrenzen, der gemäß Artikel 3 

Absatz 2 EUV eine der wichtigsten Errungenschaften der Union darstellt, sollte die 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen eine Ausnahme bleiben und 

nur als letztes Mittel erfolgen. Ausnahmen und Abweichungen vom Grundsatz des freien 

Personenverkehrs sind eng auszulegen. Um den in Artikel 3 Absatz 2 EUV verankerten 

und in Artikel 67 Absatz 2 AEUV bekräftigten Grundsatz, dass keine Kontrollen an den 

Binnengrenzen erfolgen dürfen, nicht zu unterlaufen, sollte die Wiedereinführung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen wegen derselben Bedrohung im Einklang mit dieser 

Verordnung für eindeutig festgelegte Zeiträume erfolgen.  

(34) In Ausnahmefällen könnte es als letztes Mittel zur Abwehr von Bedrohungen für den 

Schengen-Raum erforderlich sein, dass die Mitgliedstaaten an den Binnengrenzen 

Maßnahmen ergreifen. Da der freie Personenverkehr durch die vorübergehende 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen beeinträchtigt wird, sollten 

Beschlüsse über die Wiedereinführung derartiger Grenzkontrollen nach gemeinsam 

festgelegten Kriterien getroffen und der Kommission, dem Europäischen Parlament und 

dem Rat ordnungsgemäß mitgeteilt werden oder von einem Organ der Union empfohlen 

worden sein. Die Mitgliedstaaten haben weiterhin die Befugnis, darüber zu entscheiden, ob 

die vorübergehende Wiedereinführung oder die Verlängerung von Grenzkontrollen 

erforderlich ist. Die geltenden Vorschriften sehen die Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen an den Binnengrenzen vor, wenn in einem einzelnen Mitgliedstaat für 

einen begrenzten Zeitraum eine ernsthafte Bedrohung der inneren Sicherheit oder der 

öffentlichen Ordnung besteht. Insbesondere der Terrorismus und die organisierte 

Kriminalität, gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes oder internationale 

Großereignisse mit hoher Öffentlichkeitswirkung wie Sport- und Handelsveranstaltungen 

oder politische Ereignisse können eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung 

oder der inneren Sicherheit darstellen. 
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(35) Eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit könnte 

auch dann eintreten, wenn Drittstaatsangehörige sich plötzlich in großem Umfang 

unerlaubt zwischen den Mitgliedstaaten bewegen, wenn dadurch die gut vorbereiteten 

zuständigen Behörden in Bezug auf ihre Ressourcen und Kapazitäten ▌insgesamt 

erheblich unter Druck geraten und das Funktionieren des Raums ohne Kontrollen an 

den Binnengrenzen insgesamt wahrscheinlich gefährdet ist, sodass andere Maßnahmen 

gemäß dieser Verordnung nicht ausreichen, um adäquat auf diesen Zustrom und diese 

Migrationsbewegungen zu reagieren. In diesem Zusammenhang sollten sich die 

Mitgliedstaaten auf objektive und quantifizierte Berichte über unerlaubte 

Migrationsbewegungen stützen können, wenn solche Berichte verfügbar sind und 

insbesondere wenn sie von den betreffenden zuständigen Agenturen der Union im 

Einklang mit ihren jeweiligen Mandaten regelmäßig erstellt werden. ▌ 

(36) Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass ein unionsweiter Mechanismus erforderlich 

ist, der für die Fälle gelten sollte, in denen sich mehrere Mitgliedstaaten im Schengen-

Raum gleichzeitig mit einer gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes konfrontiert 

sehen, durch die das reibungslose Funktionieren des Schengen-Raums gefährdet ist. Der 

neue Schutzmechanismus für den Schengen-Raum sollte koordinierte Lösungen zum 

Schutz der Interessen der Personen möglich machen, die berechtigt sind, die Vorteile des 

Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen wahrzunehmen, indem die Wirksamkeit der 

ergriffenen Maßnahmen maximiert wird und gleichzeitig ihre negativen Nebenwirkungen 

auf ein Minimum begrenzt werden. 
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(37) Der neue Schutzmechanismus für den Schengen-Raum sollte es dem Rat ermöglichen, auf 

Vorschlag der Kommission einen Beschluss zur Genehmigung der Wiedereinführung oder 

Verlängerung von Kontrollen an den Binnengrenzen zu erlassen, wenn eine 

gesundheitliche Notlage großen Ausmaßes auf Unionsebene festgestellt wurde. Da ein 

solcher Beschluss, der die Möglichkeit der Mitgliedstaaten regelt, unter bestimmten 

Umständen vorübergehend Kontrollen an den Binnengrenzen wiedereinzuführen oder zu 

verlängern, politisch sensibel ist, sollten die Durchführungsbefugnisse für seinen Erlass 

dem Rat übertragen werden, der sich dabei auf einen Vorschlag der Kommission stützt. 

Dieser Beschluss sollte geeignete Maßnahmen zur Eindämmung der negativen Folgen 

enthalten.  

▌ 

(38) Die Einführung des neuen Schutzmechanismus für den Schengen-Raum sollte das Recht 

der Mitgliedstaaten unberührt lassen, in Übereinstimmung mit dieser Verordnung zuvor 

auf unilaterale Maßnahmen zurückzugreifen, wenn die Situation dies erfordert. Sobald die 

Maßnahme auf Unionsebene jedoch angenommen ist, sollte sie die einzige Grundlage für 

eine koordinierte Reaktion auf die festgestellte Bedrohung bilden. 

(39) Damit die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sichergestellt wird, sollte 

der Beschluss des Rates für einen begrenzten Zeitraum von bis zu sechs Monaten gelten 

und vorbehaltlich seiner regelmäßigen Überprüfung auf Vorschlag der Kommission 

verlängert werden können, solange die gesundheitliche Notlage großen Ausmaßes 

fortbesteht. Der Erstbeschluss sollte eine Bewertung der erwarteten Auswirkungen der 

erlassenen Maßnahmen, einschließlich ihrer nachteiligen Nebenfolgen, beinhalten, damit 

beurteilt werden kann, ob die Kontrollen an den Binnengrenzen gerechtfertigt sind oder ob 

stattdessen weniger restriktive Maßnahmen wirksam angewandt werden könnten. Bei 

Folgebeschlüssen sollte berücksichtigt werden, wie sich die Bedrohung der öffentlichen 

Gesundheit verändert hat. Die Mitgliedstaaten sollten das Europäische Parlament, die 

Kommission und die anderen Mitgliedstaaten umgehend über die Wiedereinführung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen gemäß dem Beschluss des Rates unterrichten. 
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▌ 

(40) Wenn an den Binnengrenzen Grenzkontrollen wiedereingeführt werden, sei es aufgrund 

von unilateralen Beschlüssen der Mitgliedstaaten oder aufgrund von Beschlüssen auf 

Unionsebene, hat dies schwerwiegende Auswirkungen auf das Funktionieren des 

Schengen-Raums und das Recht auf Freizügigkeit. Um sicherzustellen, dass Beschlüsse 

über die Wiedereinführung von Grenzkontrollen nur gefasst werden, wenn dies als letztes 

Mittel unumgänglich ist, sollten derartige Beschlüsse über die vorübergehende 

Wiedereinführung oder Verlängerung von Grenzkontrollen auf gemeinsamen Kriterien 

beruhen und unbedingt notwendig und verhältnismäßig sein.  

(41) Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist eine 

Abweichung vom grundlegenden Prinzip der Freizügigkeit eng auszulegen und setzt der 

Rückgriff auf den Begriff der öffentlichen Ordnung auf jeden Fall voraus, dass eine 

tatsächliche, gegenwärtige und hinreichend schwerwiegende Gefährdung vorliegt, die 

ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. 
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(42) In erster Linie sollten die Mitgliedstaaten prüfen, ob vorübergehende Kontrollen an den 

Binnengrenzen angesichts der Art der festgestellten schwerwiegenden Bedrohung 

angemessen sind und ob alternative Maßnahmen geeignet sind, um dieselben Ziele zu 

erreichen wie Kontrollen an den Binnengrenzen, etwa verhältnismäßige Kontrollen 

aufgrund von polizeilichen oder anderen hoheitlichen Befugnissen oder aufgrund der 

im Unionsrecht vorgesehenen Formen der polizeilichen Zusammenarbeit, darunter die 

Möglichkeit, das Überstellungsverfahren zur Anwendung zu bringen oder gemeinsame 

Maßnahmen in Bezug auf vorübergehende Reisebeschränkungen. Dabei sollten die 

Mitgliedstaaten vor allem einschätzen und bewerten, wie sich die Kontrollen an den 

Binnengrenzen auf die Freizügigkeit der Personen im Raum ohne Kontrollen an den 

Binnengrenzen sowie auf die Funktionsfähigkeit der grenzüberschreitenden Regionen 

auswirken könnten. Diese Einschätzung sollte ein integraler Bestandteil der Mitteilung 

sein, die die Mitgliedstaaten der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat 

übermitteln müssen. Wenn Kontrollen an den Binnengrenzen wegen vorhersehbarer 

Ereignisse über den Anfangszeitraum von sechs Monaten hinaus verlängert werden sollen, 

sollte der Mitgliedstaat darüber hinaus eine Risikobewertung durchführen. Diese 

Risikobewertung sollte Einzelheiten über das Ausmaß und die voraussichtliche 

Entwicklung der festgestellten schwerwiegenden Bedrohung, Informationen darüber, 

wie lange diese schwerwiegende Bedrohung voraussichtlich anhalten wird und welche 

Abschnitte der Binnengrenzen betroffen sind, Informationen über 

Koordinierungsmaßnahmen mit anderen Mitgliedstaaten, die von diesen Maßnahmen 

betroffen sind, sowie die Maßnahmen enthalten, die der betreffende Mitgliedstaat 

ergriffen hat und zu ergreifen gedenkt, um die festgestellte schwerwiegende Bedrohung 

zu mindern, damit die Kontrollen an den Binnengrenzen aufgehoben werden können, 

um den Grundsatz des freien Personenverkehrs beizubehalten. 
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(43) Um die negativen Folgen der Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen so 

gering wie möglich zu halten, sollte jeder Beschluss über die Wiedereinführung solcher 

Kontrollen von Maßnahmen zur Eindämmung ihrer negativen Folgen begleitet werden ▌. 

Dazu sollten Maßnahmen zur Gewährleistung der reibungslosen Durchfuhr von Waren und 

des störungsfreien Grenzübertritts von Beschäftigten im Transportwesen und von 

Seeleuten durch die Einrichtung von „Green Lanes“ gehören. Um der Notwendigkeit 

Rechnung zu tragen, die Freizügigkeit der Personen sicherzustellen, deren Tätigkeiten für 

die Aufrechterhaltung der Versorgungsketten oder für die Erbringung wesentlicher 

Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung sein können, könnten die Mitgliedstaaten 

darüber hinaus die bestehenden Leitlinien für Grenzgänger zur Anwendung bringen, die in 

der Mitteilung der Kommission vom 30. März 2020 mit dem Titel „Leitlinien zur 

Ausübung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte während des COVID-19-Ausbruchs“ 

dargelegt sind. Die Vorschriften für die Wiedereinführung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen sollten daher den Leitlinien und Empfehlungen Rechnung tragen, die 

während der COVID‑19-Pandemie als solides Netz zur Absicherung des Binnenmarkts 

verabschiedet wurden, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten sie als Maßnahmen zur 

Eindämmung der negativen Folgen der wiedereingeführten Kontrollen an den 

Binnengrenzen anwenden. Insbesondere sollten Maßnahmen festgelegt werden, die das 

kontinuierliche Funktionieren des Binnenmarkts sicherstellen und die Interessen der 

grenzüberschreitenden Regionen und der Partnerstädte schützen, wie etwa Genehmigungen 

oder Ausnahmeregelungen für die Einwohner der grenzüberschreitenden Regionen. 
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(44) Der Meldung, die von den Mitgliedstaaten zu übermitteln ist, sollte eine ausschlaggebende 

Bedeutung zukommen, wenn es darum geht, die Einhaltung der Kriterien und 

Bedingungen für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen zu beurteilen. Die Kommission sollte einen Durchführungsrechtsakt zur 

Festlegung eines Musterformulars für die Meldung der Wiedereinführung von Kontrollen 

an den Binnengrenzen erlassen, um sicherzustellen, dass die wiedereingeführten 

Kontrollen an den Binnengrenzen ordnungsgemäß überwacht werden, und die Qualität 

der Informationen zu verbessern, die bei ihr eingehen. Die Mitgliedstaaten sollten in 

berechtigten Fällen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, unter Berücksichtigung 

der Vertraulichkeit laufender Ermittlungen nicht verpflichtet sein, alle Informationen 

anzugeben. Vorbehaltlich des Funktionierens angemessener und sicherer Kanäle ▌ sollten 

die Mitgliedstaaten das Recht haben, die in der Meldung enthaltenen Informationen ganz 

oder teilweise mit einer Geheimhaltungsstufe zu versehen. 

(45) Um sicherzustellen, dass Kontrollen an den Binnengrenzen wirklich nur als letztes Mittel 

und nur so lange wie nötig durchgeführt werden, um die Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit dieser Kontrollen zur Abwehr von vorhersehbaren Bedrohungen 

bewerten zu können und um es der Kommission zu ermöglichen, zu bewerten, ob es sich 

bei diesen Kontrollen um eine außergewöhnliche Maßnahme handelt, sollten die 

Mitgliedstaaten eine Risikobewertung erstellen, die der Kommission vorzulegen ist, wenn 

Kontrollen an den Binnengrenzen zur Abwehr von vorhersehbaren Bedrohungen über 

einen Anfangszeitraum von sechs Monaten hinaus verlängert werden. Die Mitgliedstaaten 

müssen insbesondere darlegen, welches Ausmaß die festgestellte schwerwiegende 

Bedrohung hat, wie sich die Bedrohungslage verändert hat, wie lange die festgestellte 

schwerwiegende Bedrohung voraussichtlich andauern wird, welche Abschnitte der 

Binnengrenzen betroffen sein könnten, warum alternative Maßnahmen die festgestellte 

Bedrohung nicht abwenden werden und welche Maßnahmen sie getroffen haben, um sich 

mit den anderen Mitgliedstaaten abzustimmen, die von diesen Kontrollen an den 

Binnengrenzen betroffen sind oder betroffen sein könnten. 
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(46) Die Kommission sollte berechtigt sein, auf Grundlage der eingegangenen Meldung 

zusätzliche Informationen anzufordern, auch zur Risikobewertung und zu den 

Maßnahmen, die für die Zusammenarbeit und Koordinierung mit den von der geplanten 

Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen betroffenen Mitgliedstaaten 

vorgesehen sind. Entspricht die Meldung nicht den Mindestanforderungen, so sollte die 

Kommission die Meldung mit dem betreffenden Mitgliedstaat erörtern und zusätzliche 

Informationen anfordern oder den Mitgliedstaat um die Vervollständigung seiner ersten 

Meldung bitten. 

(47) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat mindestens einmal 

jährlich über das Funktionieren des Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen 

Bericht erstatten („Schengen-Statusbericht“). Die Kommission sollte diesen Bericht auch 

getrennt mit dem Europäischen Parlament und dem Rat erörtern können. Der Bericht 

sollte eine Liste aller Beschlüsse zur Wiedereinführung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen im Laufe des betreffenden Jahres sowie der Maßnahmen der 

Kommission im Hinblick auf die wiedereingeführten Kontrollen an den Binnengrenzen 

enthalten. In dem Bericht sollte besonderes Augenmerk auf die Grenzkontrollen gelegt 

werden, die seit mehr als 12 Monaten durchgeführt werden. Er sollte zudem eine 

Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Wiedereinführung bzw. 

Verlängerung von Grenzkontrollen im Berichtszeitraum sowie Informationen über 

Tendenzen innerhalb des Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen bezüglich 

unerlaubter Migrationsbewegungen von Drittstaatsangehörigen unter Berücksichtigung 

von verfügbaren Informationen einschlägiger Agenturen der Union und Datenanalysen 

einschlägiger Informationssysteme enthalten. Durch den Schengen-Statusbericht sollten 

auch die Berichterstattungspflichten abgedeckt werden, die sich aus Artikel 20 des 

Schengen-Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus ergeben. 
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(48) Dem Schengen-Statusbericht sollte der Bericht beigefügt werden, der gemäß Artikel 25 

der Verordnung (EU) 2022/922 vorzulegen ist. 

(49) Der Mechanismus für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen in Situationen von großer Dringlichkeit oder zur Abwehr von 

vorhersehbaren Bedrohungen sollte der Kommission die Möglichkeit einräumen, 

Konsultationen zwischen den Mitgliedstaaten durchzuführen ▌. Die Konsultation sollte 

von der Kommission organisiert werden, wenn ein unmittelbar betroffener Mitgliedstaat 

dies beantragt. Die zuständigen Agenturen der Union sollten in diesen Prozess 

eingebunden werden, damit sie gegebenenfalls ihre Fachkompetenz einbringen können. 

Bei diesen Konsultationen sollten die Möglichkeit der Anwendung alternativer 

Maßnahmen und erforderlichenfalls Durchführungsbestimmungen der Kontrollen an den 

Binnengrenzen und ihre Dauer▌ geprüft werden. Diese Konsultationen sollten zwingend 

vorgeschrieben sein, wenn die Kommission oder ein Mitgliedstaat in einer Stellungnahme 

Bedenken hinsichtlich der Wiedereinführung von Grenzkontrollen geäußert hat.  
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(50) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten weiterhin etwaige Bedenken hinsichtlich 

der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des Beschlusses eines Mitgliedstaates äußern 

können, aus dringenden Gründen oder zur Abwehr einer vorhersehbaren Bedrohung 

wieder Kontrollen an den Binnengrenzen einzuführen. Wenn Kontrollen an den 

Binnengrenzen zur Abwehr von vorhersehbaren Bedrohungen wiedereingeführt und über 

einen Zeitraum von insgesamt 12 Monaten hinaus verlängert werden, sollte die 

Kommission eine Stellungnahme über die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit dieser 

Kontrollen an den Binnengrenzen abgeben. Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine 

schwerwiegende, außergewöhnliche Situation vorliegt, die die Beibehaltung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren 

rechtfertigt, so sollten zusätzliche Garantien in Bezug auf die Risikobewertung festgelegt 

werden. Die Mitteilung des betreffenden Mitgliedstaats sollte die Maßnahmen enthalten, 

die er – gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten – zu ergreifen 

beabsichtigt, um der Bedrohung zu begegnen, sowie eine Darlegung der Mittel, der 

Maßnahmen, der Bedingungen und des Zeitplans, die im Hinblick auf die möglichst 

baldige Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen in Betracht gezogen werden, 

damit der Grundsatz der Freizügigkeit gewahrt wird. In diesem Fall sollte die 

Kommission eine neue Stellungnahme abgeben. Eine solche Stellungnahme hat keine 

Auswirkungen auf die Durchsetzungsmaßnahmen, einschließlich 

Vertragsverletzungsverfahren, die die Kommission in ihrer Rolle als Hüterin der 

Verträge jederzeit gegen einen Mitgliedstaat ergreifen können sollte, wenn dieser seinen 

Verpflichtungen aus dem Unionsrecht nicht nachkommt. Wenn eine Stellungnahme 

abgegeben wird, sollte die Kommission Konsultationen mit den betreffenden 

Mitgliedstaaten in die Wege leiten. Auch wenn im Raum ohne Kontrollen an den 

Binnengrenzen eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren 

Sicherheit in einem Mitgliedstaat nicht unbedingt zeitlich begrenzt ist, ist es zur 

Wahrung des Grundsatzes der Freizügigkeit erforderlich, die Höchstdauer der 

Kontrollen an den Binnengrenzen auf der Grundlage derselben ernsthaften Bedrohung 

zu begrenzen, wobei diese Höchstdauer zwei Jahre nicht überschreiten sollte. Unter 

außergewöhnlichen Umständen und unter bestimmten Bedingungen sollten die 

Mitgliedstaaten die Kontrollen an den Binnengrenzen um zwei weitere Zeiträume von 

sechs Monaten verlängern können. In jedem Fall sollten Kontrollen an den 

Binnengrenzen auf der Grundlage derselben ernsthaften Bedrohung insgesamt nicht 

länger als drei Jahre aufrechterhalten werden. 
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(51) Die Mitgliedstaaten sollten dazu verpflichtet bleiben, dem Europäischen Parlament, dem 

Rat und der Kommission nach Aufhebung der Kontrollen einen Bericht über die 

Wiedereinführung der Kontrollen an den Binnengrenzen vorzulegen, um eine 

nachträgliche Analyse des Beschlusses zur vorübergehenden Wiedereinführung dieser 

Kontrollen zu ermöglichen. Werden die Kontrollen über längere Zeiträume hinweg 

beibehalten, so sollte ein weiterer solcher Bericht nach 12 Monaten und danach wieder 

nach 12 Monaten vorgelegt werden, wenn die Kontrollen ausnahmsweise aufrechterhalten 

werden ▌. In dem Bericht sollten insbesondere die Erst- und die Folgebewertung der 

Notwendigkeit der Kontrollen an den Binnengrenzen sowie die Einhaltung der Kriterien 

für ihre Wiedereinführung dargelegt werden. Die Kommission sollte einen 

Durchführungsrechtsakt zur Festlegung eines Musterformulars für diese Berichte erlassen 

und dieses Muster online zur Verfügung stellen.  

(52) Bei der Umsetzung dieser Verordnung dürfen die Mitgliedstaaten niemanden aus Gründen 

des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, 

genetischer Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der 

politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 

Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Orientierung diskriminieren. 

(53) Die in dieser Verordnung genannten zuständigen Behörden sollten bei all ihren 

Tätigkeiten, die sie gemäß dieser Verordnung ergreifen, darunter bei der Wahrnehmung 

ihrer Befugnisse zur Durchführung von Kontrollen, unter uneingeschränkter Wahrung 

der Datenschutzvorschriften des Unionsrechts handeln. Für die Zwecke dieser Verordnung 

gelten die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates18 oder 

die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates19 in ihrem 

jeweiligen Anwendungsbereich für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

zuständigen nationalen Behörden. 

                                                 
18  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).  

19  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj). 
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(54) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Verbesserung des Funktionierens des 

Schengen-Raums, von den Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht werden 

kann, da eine Änderung der gemeinsamen Vorschriften auf Unionsebene notwendig ist, 

sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche 

Maß hinaus. 

(55) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 22 

über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 

verpflichtet. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark 

gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat 

diese Verordnung angenommen hat, ob es sie in nationales Recht umsetzt. 
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(56) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates20 

nicht beteiligt. Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist 

weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(57) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 

Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen 

über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands21 dar, die zu den in Artikel 1 Buchstabe A des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates22 genannten Bereich gehören. 

                                                 
20 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 
vom 7.3.2002, S. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj). 

21 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj. 

22 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 
Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen 
Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung 
dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj). 
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(58) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands23 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2008/146/EG des Rates24 genannten Bereich gehören. 

(59) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands25 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG in 

Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates26 genannten Bereich 

gehören. 

                                                 
23 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
24 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen 

der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj). 

25 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
26 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die 
Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. 
L 160 vom 18.6.2011, S. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj). 
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(60) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG. 

(61) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta anerkannt wurden. 

(62) Die Verordnung (EU) 2016/399 ▌ sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 2016/399 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 12 erhält folgende Fassung: 

„12. ‚Grenzüberwachung‘ die Überwachung der Grenzen zwischen 

Grenzübergangsstellen und die Überwachung von Grenzübergangsstellen 

außerhalb bestimmter Öffnungszeiten, einschließlich vorbeugender 

Maßnahmen, um unbefugte Grenzübertritte oder die Umgehung von 

Grenzübertrittskontrollen zu verhindern oder aufzudecken, um zur 

Verbesserung des Lagebewusstseins beizutragen, die grenzüberschreitende 

Kriminalität zu bekämpfen und Maßnahmen gegen Personen zu ergreifen, 

die die Grenze unerlaubt überschreiten;“ 
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b) Die folgenden Nummern ▌werden angefügt: 

„27. ‚ gesundheitliche Notlage großen Ausmaßes‘ eine Notlage im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit, die von der Kommission – unter Berücksichtigung 

der Informationen der zuständigen nationalen Behörden – auf Unionsebene 

als solche anerkannt wurde und bei der eine schwerwiegende 

grenzüberschreitende Gesundheitsgefahr weitreichende Auswirkungen auf 

die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit haben könnte; 

28. ‚unbedingt notwendige Reisen‘ Reisen einer Person, die von den 

Einreisebeschränkungen gemäß Artikel 21a Absatz 4 oder Absatz 5 

ausgenommen ist, im Zusammenhang mit der Ausübung einer wichtigen 

Funktion oder aus zwingend notwendigen Gründen unter Berücksichtigung 

geltender internationaler Verpflichtungen der Union und der Mitgliedstaaten ▌; 

29. ‚nicht unbedingt notwendige Reisen‘ Reisen, die keine unbedingt notwendigen 

Reisen sind; 

30. ‚Verkehrsknotenpunkte‘ Flughäfen, See- oder Flusshäfen, Bahn- oder 

Busbahnhöfe sowie Güterterminals.“ 

2. In Artikel 5 Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt:  

„Die Mitgliedstaaten können die zur Wahrung der Sicherheit und der öffentlichen 

Ordnung erforderlichen Maßnahmen ergreifen, wenn eine große Zahl von Migranten 

versucht, ihre Außengrenzen unerlaubt, massenweise und unter Anwendung von Gewalt 

zu überschreiten.“ 
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3. In Artikel 5 wird folgender ▌Absatz angefügt: 

„(4) Die Mitgliedstaaten können, insbesondere im Falle einer Instrumentalisierung von 

Migranten gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b Satz 1 der Verordnung (EU) 

…/… des Europäischen Parlaments und des Rates*+, bestimmte gemäß Absatz 1 

Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels mitgeteilte Grenzübergangsstellen 

vorübergehend schließen oder deren Öffnungszeiten beschränken, wenn die 

Umstände dies erfordern. 

Alle Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes und gemäß 

Absatz 3 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels werden in einer Weise umgesetzt, 

die verhältnismäßig ist und den Rechten folgender Personen in vollem Umfang 

Rechnung trägt: 

a) Personen, die nach dem Unionsrecht das Recht der Freizügigkeit genießen; 

b) langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige im Sinne der Richtlinie 

2003/109/EG des Rates** und Personen, die ihr Aufenthaltsrecht aus anderen 

Rechtsvorschriften der Union oder nationalen Rechtsvorschriften ableiten oder 

Inhaber eines nationalen Visums für einen längerfristigen Aufenthalt sind, 

sowie ihre Familienangehörigen und 

c) Drittstaatsangehörige, die um internationalen Schutz nachsuchen. 

_____________ 

* Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 
zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im 
Bereich Migration und Asyl und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2021/1147 (ABl. …). 

**  Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 
(ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 44).“ 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 19/24 

(2020/0277(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle jener Verordnung in die Sternchenfußnote unter diesem 
Änderungspunkt einfügen. 
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4. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Grenzüberwachung 

(1) Die Grenzüberwachung dient insbesondere dazu, unbefugte Grenzübertritte ▌zu 

verhindern oder aufzudecken, dazu beizutragen, das Lagebewusstsein zu 

verbessern, die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und Maßnahmen 

gegen Personen zu ergreifen, die die Grenze unerlaubt überschreiten. Die 

Grenzüberwachung umfasst auch die Durchführung von Risikoanalysen. 

Unbeschadet der Artikel 3 und 4 sind Personen, die eine Grenze illegal überschritten 

haben und die über kein Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet des betreffenden 

Mitgliedstaates verfügen, aufzugreifen und Verfahren,, die mit der Richtlinie 

2008/115/EG in Einklang stehen, zu unterziehen. 

(2) Die Grenzschutzbeamten setzen zur Grenzüberwachung alle erforderlichen 

Ressourcen ein, einschließlich stationär postierter oder mobiler Kräfte. Die 

Grenzüberwachung wird so durchgeführt, dass Personen daran gehindert und davon 

abgehalten werden, die Grenze unbefugt zwischen Grenzübergangsstellen zu 

überschreiten oder die Kontrollen an den Grenzübergangsstellen zu umgehen, wobei 

bei der Durchführung die in Artikel 4 festgelegten Verpflichtungen 

uneingeschränkt einzuhalten sind. 

(3) Die Überwachung zwischen den Grenzübergangsstellen erfolgt durch 

Grenzschutzbeamte, deren Anzahl und Methoden bestehenden oder vorhergesehenen 

Gefahren und Bedrohungen anzupassen sind. Bei der Überwachung werden 

Lagebilder genutzt, um besser in der Lage zu sein, die Zahl der Migranten, die an 

den, entlang der oder in der Nähe der Außengrenzen ihr Leben verlieren, zu 

verringern. Sie erfolgt unter häufigem, nicht vorhersehbarem Wechsel der 

Überwachungszeiten und unter Einsatz anderer Methoden oder Techniken, um 

unbefugte Grenzübertritte wirksam zu verhindern e oder aufzudecken. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=


 

 37 

(4) Zur Durchführung der Überwachung werden stationär postierte oder mobile Kräfte 

eingesetzt, die ihre Aufgaben in Form von Bestreifung oder Postierung überwiegend 

an erkannten oder vermuteten Schwachstellen ▌erfüllen. Ziel dieser Überwachung 

ist es, unbefugte Grenzübertritte zu verhindern oder Personen beim unbefugten 

Überschreiten der Außengrenzen aufzugreifen. Die Überwachung kann auch durch 

technische Mittel, einschließlich elektronischer Mittel, durch Verwendung von 

Ausrüstung, Überwachungssystemen sowie gegebenenfalls aller Arten stationär 

postierter und mobiler Infrastruktur erfolgen. 

▌ 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 37 delegierte 

Rechtsakte betreffend zusätzliche Überwachungsmaßnahmen, einschließlich der 

Entwicklung gemeinsamer Mindeststandards für die Grenzüberwachung ▌zu 

erlassen. Bei diesen gemeinsamen Mindeststandards sind die Art der Grenzen (d. h. 

Land-, See- oder Luftgrenze), die Einstufung der einzelnen Außengrenzabschnitte 

gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und 

des Rates* und andere einschlägige Faktoren wie geografische Besonderheiten zu 

berücksichtigen. 

___________________________ 

* Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
November 2019 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 
14.11.2019, S. 1).“ 
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5. Kapitel V erhält folgende Überschrift: „Bestimmte Maßnahmen in Bezug auf die 

Außengrenzen“ 

6. Folgender Artikel ▌wird eingefügt:  

„Artikel 21a  

Vorübergehende Beschränkungen für Reisen in die Union 

(1) Dieser Artikel findet bei gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes Anwendung. 

(2) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission eine Durchführungsverordnung 

erlassen, die vorübergehende, an den Außengrenzen anzuwendende 

Beschränkungen für Reisen in die Mitgliedstaaten vorsieht. 

▌Vorübergehende Reisebeschränkungen können vorübergehende Beschränkungen 

der Einreise in die Mitgliedstaaten und vorübergehende gesundheitsbezogene 

Beschränkungen umfassen, die für den Schutz der öffentlichen Gesundheit im Raum 

ohne Kontrollen an den Binnengrenzen ▌notwendig sind. Diese vorübergehenden 

gesundheitsbezogenen Beschränkungen können Tests, Quarantäne und 

Selbstisolierung umfassen.  

Vorübergehende Beschränkungen von Reisen in die Union müssen 

verhältnismäßig und diskriminierungsfrei sein. Beschließt ein Mitgliedstaat 

strengere als die im Durchführungsrechtsakt festgelegten Beschränkungen, so 

dürfen sich diese Beschränkungen nicht in negativer Weise auf das Funktionieren 

des Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen auswirken. Vorübergehende 

gesundheitsbezogene Beschränkungen für Personen, die nach Unionsrecht 

Freizügigkeit genießen, müssen jederzeit mit der Richtlinie 2004/38/EG im 

Einklang stehen. 
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(3) Folgende Personengruppen sind unabhängig vom Zweck ihrer Reise von den 

Einreisebeschränkungen ausgenommen: 

a) Personen, die nach dem Unionsrecht Freizügigkeit genießen; 

b) langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige im Sinne der Richtlinie 

2003/109/EG des Rates und Personen, die ihr Aufenthaltsrecht aus anderen 

Rechtsvorschriften der Union oder nationalen Rechtsvorschriften ableiten, 

einschließlich Personen, die internationalen Schutz genießen oder Inhaber 

eines nationalen Visums für den längerfristigen Aufenthalt sind, sowie ihre 

Familienangehörigen. 

(4) In Anhang XI Teil A aufgeführte Personengruppen sind von 

Einreisebeschränkungen ausgenommen.  

(5)  Jede in Anhang XI Teil B aufgeführte Personengruppe ist von 

Einreisebeschränkungen ausgenommen, wenn diese Gruppe in der in Absatz 2 

genannten Durchführungsverordnung aufgeführt ist. 
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(6) In der in Absatz 2 genannten Durchführungsverordnung müssen gegebenenfalls 

a) die in Anhang XI Teil B aufgeführten Gruppen von Personen, die ▌unbedingt 

notwendige Reisen unternehmen und von den Einreisebeschränkungen 

auszunehmen sind, bestimmt werden, wenn die Art der gesundheitlichen 

Notlage großen Ausmaßes dies erfordert; 

b) alle geografischen Gebiete oder Drittstaaten bestimmt werden, aus denen 

▌Reisen Beschränkungen oder Ausnahmen von Beschränkungen unterliegen 

können, sowie ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der Situation 

dieser Gebiete oder Länder und der verhängten Reisebeschränkungen auf der 

Grundlage objektiver Methoden und objektiver Kriterien, einschließlich 

insbesondere der epidemiologischen Lage, festgelegt werden; 

c) die Bedingungen festgelegt werden, unter denen nicht unbedingt notwendige 

Reisen ▌Beschränkungen unterliegen oder von Beschränkungen ausgenommen 

werden können, einschließlich der Nachweise, die zur Begründung der 

Ausnahme vorzulegen sind, und der Bedingungen in Bezug auf Dauer und Art 

des Aufenthalts in den unter Buchstabe b genannten Gebieten oder Ländern; 

d) vorübergehende gesundheitsbezogene Mindestbeschränkungen angegeben 

werden, denen die in Absatz 3 Buchstaben a und b genannten Personen 

unterliegen können; 

e) abweichend von den Absätzen 4 und 5 die Bedingungen festgelegt werden, 

unter denen ▌Reisebeschränkungen für Personen, die unbedingt notwendige 

Reisen unternehmen, verhängt werden können ▌. 
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(7) Beschränkungen für die Einreise in die Mitgliedstaaten für Personen, die unbedingt 

notwendige Reisen unternehmen, dürfen nur ausnahmsweise und für einen strikt 

begrenzten Zeitraum verhängt werden, bis ausreichende Informationen über die in 

Absatz 1 genannten gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes vorliegen und 

bis der Rat auf Vorschlag der Kommission andere auf diese Personen 

anzuwendende gesundheitsbezogene Beschränkungen, die für den Schutz der 

öffentlichen Gesundheit erforderlich sind, ermittelt und angenommen hat.“ 

7. Artikel 23 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 23 

Kontrollen innerhalb des Hoheitsgebiets 

Das Ausbleiben der Kontrollen an den Binnengrenzen berührt nicht: 

a) die Ausübung polizeilicher oder anderer hoheitlicher Befugnisse durch die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet, einschließlich 

ihren Binnengrenzgebieten, nach Maßgabe des nationalen Rechts, sofern die 

Ausübung solcher Befugnisse nicht die gleiche Wirkung wie 

Grenzübertrittskontrollen hat. ▌Die Ausübung von Befugnissen kann 

gegebenenfalls den Einsatz von im Hoheitsgebiet allgemein zur Abwehr von 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Ordnung eingesetzten 

Kontroll- und Überwachungstechnologien umfassen. Die Ausübung von 

Befugnissen durch zuständige Behörden darf insbesondere dann nicht der 

Durchführung von Grenzübertrittskontrollen gleichgestellt werden, wenn die 

Maßnahmen alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) sie haben keine Grenzkontrollen zum Ziel; 

ii) sie beruhen auf allgemeinen polizeilichen Informationen oder, wenn sie darauf 

ausgerichtet sind, die Ausbreitung einer Infektionskrankheit einzudämmen, 

auf Informationen zur öffentlichen Gesundheit sowie auf den Erfahrungen 

der zuständigen Behörden in Bezug auf mögliche Bedrohungen der 

öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung und zielen insbesondere 

darauf ab, 

– die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen, 

– ▌die illegale Einwanderung einzudämmen oder 
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– die Ausbreitung einer vom Europäischen Zentrum für die Prävention und 

die Kontrolle von Krankheiten festgestellten Infektionskrankheit mit 

epidemischem Potenzial einzudämmen; 

iii) sie werden in einer Weise konzipiert und durchgeführt, die sich eindeutig von 

systematischen Personenkontrollen an den Außengrenzen unterscheidet, auch 

wenn sie an Verkehrsknotenpunkten oder direkt an Bord von 

Personenverkehrsdiensten durchgeführt werden und sofern sie auf einer 

Risikobewertung beruhen; 

▌ 
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b) die den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder den 

Beförderungsunternehmen eingeräumte Möglichkeit der Durchführung von 

Sicherheitskontrollen bei Personen an Verkehrsknotenpunkten nach Maßgabe des 

nationalen Rechts ▌, sofern diese Kontrollen auch bei Personen vorgenommen 

werden, die Reisen innerhalb des Mitgliedstaats unternehmen; 

c) die den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, in ihren Rechtsvorschriften die 

Verpflichtung zum Besitz oder Mitführen von Unterlagen und Dokumenten 

vorzusehen; 
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d) die Möglichkeit eines Mitgliedstaats, die Verpflichtung für Drittstaatsangehörige, 

ihre Anwesenheit in seinem Hoheitsgebiet gemäß Artikel 22 des Übereinkommens 

zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen 

den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik 

Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der 

Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (im Folgenden „Schengener 

Durchführungsübereinkommen“) zu melden, sowie die Verpflichtung für die Leiter 

von Beherbergungsstätten, gemäß Artikel 45 jenes Übereinkommens 

sicherzustellen, dass Drittstaatsangehörige – ausgenommen mitreisende 

Ehepartner und mitreisende Minderjährige sowie die Teilnehmenden von 

Reisegruppen – Meldeformulare ausfüllen und unterzeichnen, gesetzlich 

vorzuschreiben.“ 
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8. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 23a 

Verfahren zur Überstellung von in Binnengrenzgebieten aufgegriffenen Personen 

(1) Unbeschadet des Artikels 22 wird in diesem Artikel das Verfahren für die 

Überstellung eines Drittstaatsangehörigen, der in Grenzgebieten gemäß 

Artikel 23 aufgegriffen wurde, festgelegt, wenn die folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

▌ 
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a) Der Drittstaatsangehörige wird bei Kontrollen unter Beteiligung der 

zuständigen Behörden beider Mitgliedstaaten im Rahmen der bilateralen 

Zusammenarbeit, die insbesondere ▌gemeinsame Polizeistreifen umfassen 

kann, aufgegriffen, sofern die Mitgliedstaaten vereinbart haben, im 

Rahmen dieser bilateralen Zusammenarbeit ein solches Verfahren 

anzuwenden, und 

b) es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass der Drittstaatsangehörige direkt aus 

einem anderen Mitgliedstaat eingetroffen ist, und es wird festgestellt, dass 

der Drittstaatsangehörige über kein Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats, in den er eingereist ist, verfügt, und zwar auf der Grundlage 

von den aufgreifenden Behörden unmittelbar zur Verfügung stehenden 

Informationen, einschließlich Aussagen der betreffenden Person, Identitäts-, 

Reise- oder sonstigen Dokumenten im Besitz dieser Person oder 

Ergebnissen von Abfragen in einschlägigen nationalen Datenbanken und 

Datenbanken der Union. 

Das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 gilt nicht für Antragsteller im Sinne 

des Artikels 4 Nummer 13 der Verordnung (EU)…/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+, die internationalen Schutz beantragt haben, oder 

für Personen, denen internationaler Schutz im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 

Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates**++ 

zuerkannt wurde. 

Bei der Überstellung eines Drittstaatsangehörigen, bei dem der überstellende 

Mitgliedstaat vermutet, dass es sich um eine minderjährige Person handelt, 

unterrichtet der überstellende Mitgliedstaat den übernehmenden Mitgliedstaat 

über diese Vermutung, und beide Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle 

Maßnahmen im Interesse des Kindeswohls und im Einklang mit ihren 

jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften getroffen werden. 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 16/24 

(2016/0224A (COD)) enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle jener Verordnung in die Sternchenfußnote unter diesem 
Änderungspunkt einfügen. 

++  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 70/23 
(2016/0223(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle jener Verordnung in die Sternchenfußnote unter diesem 
Änderungspunkt einfügen. 
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(2) Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2008/115/EG können die 

zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats, sofern die Voraussetzungen des 

Absatzes 1 des vorliegenden Artikels erfüllt sind, beschließen, den betreffenden 

Drittstaatsangehörigen gemäß dem Verfahren in Anhang XII unverzüglich in den 

Mitgliedstaat zu überstellen, aus dem die Person eingetroffen ist. 

(3) Drittstaatsangehörigen, die in Grenzgebieten aufgegriffen und nach dem 

Verfahren in diesem Artikel überstellt werden, steht ein Rechtsmittel zu. Die 

Verfahren für die Einlegung des Rechtsmittels gegen die 

Überstellungsentscheidung bestimmen sich nach nationalem Recht des 

überstellenden Mitgliedstaats. Den betreffenden Drittstaatsangehörigen wird 

ein wirksamer Rechtsbehelf gemäß Artikel 47 der Charta zur Verfügung 

gestellt. Den betreffenden Drittstaatsangehörigen werden in einer Sprache, die 

sie verstehen oder bei der vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, 

dass sie sie verstehen, schriftliche Angaben zu Kontaktstellen gemacht, die sie 

über eine rechtliche Vertretung, die entsprechend dem nationalen Recht in 

ihrem Namen handeln kann, unterrichten können. Die Einlegung eines solchen 

Rechtsmittels hat keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Wendet ein überstellender Mitgliedstaat das in Absatz 2 genannte Verfahren an, 

so ist der übernehmende Mitgliedstaat verpflichtet, alle erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, um den betreffenden Drittstaatsangehörigen gemäß den 

Verfahren in Anhang XII aufzunehmen. Im übernehmenden Mitgliedstaat gelten 

alle einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2008/115/EG. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=


 

 48 

(5) Die Mitgliedstaaten legen im Rahmen ihrer bilateralen Kooperationsrahmen 

praktische Modalitäten fest, unter anderem mit dem Ziel, die Anwendung des in 

diesem Artikel genannten Verfahrens grundsätzlich zu vermeiden, insbesondere 

an den Abschnitten der Binnengrenzen, an denen Grenzkontrollen wieder 

eingeführt oder verlängert wurden. 

(6) Das in diesem Artikel festgelegte Verfahren lässt bestehende bilaterale 

Abkommen oder Vereinbarungen nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 

2008/115/EG unberührt.  
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(7) Ab dem ▌… [ein Jahr ab dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]▌ und 

danach jährlich übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission die gemäß 

Anhang XII Teil A Nummer 4 aufgezeichneten Daten ▌. 

_____________ 

* Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 
zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung 
internationalen Schutzes in der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 
2013/32/EU (ABl. …). 

** Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen 
Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz 
und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, zur Änderung der Richtlinie 
2003/109/EG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU (ABl 
....).“ 

9. Artikel 24 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten beseitigen alle Hindernisse für den flüssigen Verkehr an den 

Straßenübergängen der Binnengrenzen, insbesondere Geschwindigkeitsbeschränkungen, 

die nicht ausschließlich auf Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit beruhen oder für den 

Einsatz der in Artikel 23 Buchstabe a ▌genannten Technologien erforderlich sind.“ 
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10. Artikel 25 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 25 

Allgemeiner Rahmen für die vorübergehende Wiedereinführung oder Verlängerung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen 

(1) Ist in einem Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen die öffentliche Ordnung 

oder die innere Sicherheit in einem Mitgliedstaat ernsthaft bedroht, so ist diesem 

Mitgliedstaat unter außergewöhnlichen Umständen die Wiedereinführung von 

Kontrollen an allen oder bestimmten Abschnitten seiner Binnengrenzen gestattet. 

Eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit 

kann insbesondere als gegeben erachtet werden bei 

a) terroristischen Vorfällen oder Bedrohungen, einschließlich Bedrohungen, 

die von schwerer organisierter Kriminalität ausgehen; 

b) einer gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes; 

c) einer außergewöhnlichen Situation, in der plötzlich eine sehr hohe Zahl 

unerlaubter Migrationsbewegungen von Drittstaatsangehörigen zwischen den 

Mitgliedstaaten stattfindet, wodurch die Ressourcen und Kapazitäten der gut 

vorbereiteten zuständigen Behörden insgesamt erheblich unter Druck 

geraten und das Funktionieren des Raums ohne Kontrollen an den 

Binnengrenzen insgesamt wahrscheinlich gefährdet ist, wobei diese Situation 

durch Informationsanalysen und alle verfügbaren Daten, auch von 

betreffenden Agenturen der Union, belegt wird; 

d) internationalen Veranstaltungen großen Umfangs oder mit hoher 

Öffentlichkeitswirkung▌. 
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(2) In allen Fällen werden Kontrollen an den Binnengrenzen nur als letztes Mittel 

wieder eingeführt. Die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 

darf in Umfang und Dauer nicht über das Maß hinausgehen, das zur Bewältigung 

der festgestellten ernsthaften Bedrohung unbedingt erforderlich ist. 

Grenzkontrollen können nur dann gemäß den Artikeln 25a und 28 wieder 

eingeführt oder verlängert werden, wenn ein Mitgliedstaat festgestellt hat, dass 

eine solche Maßnahme unter Berücksichtigung der in Artikel 26 Absatz 1 

genannten Kriterien und, falls diese Kontrollen verlängert werden, auch unter 

Berücksichtigung der in Artikel 26 Absatz 2 genannten Risikobewertung 

erforderlich und verhältnismäßig ist. Grenzkontrollen können auch gemäß 

Artikel 29 unter Berücksichtigung der in Artikel 30 genannten Kriterien wieder 

eingeführt werden.  

(3) Hält dieselbe ernsthafte Bedrohung an, so können die Kontrollen an den 

Binnengrenzen gemäß Artikel 25a ▌oder 29 oder, wenn die Bedrohung mit 

gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes im Zusammenhang steht, gemäß 

Artikel 28 verlängert werden. 

Dieselbe ernsthafte Bedrohung gilt als anhaltend, wenn die Begründung des 

Mitgliedstaats für die Verlängerung der Grenzkontrollen auf denselben Gründen 

beruht wie die Begründung für die ursprüngliche Wiedereinführung der 

Grenzkontrollen ▌.“ 
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11. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 25a 

Verfahren für Fälle, die Maßnahmen aufgrund unvorhersehbarer oder vorhersehbarer 

Ereignisse erfordern 

(1) Ist aufgrund einer unvorhersehbaren ernsthaften Bedrohung der öffentlichen 

Ordnung oder der inneren Sicherheit in einem Mitgliedstaat sofortiges Handeln 

erforderlich, so kann der Mitgliedstaat in Ausnahmefällen sofort wieder Kontrollen 

an den Binnengrenzen einführen. 

(2) Der Mitgliedstaat unterrichtet gleichzeitig mit der Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels das Europäische 

Parlament, den Rat, die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten von der 

Wiedereinführung der Grenzkontrollen im Einklang mit Artikel 27 Absatz 1. 

(3) Führt ein Mitgliedstaat Grenzkontrollen an den Binnengrenzen gemäß Absatz 1 

wieder ein, so dürfen die Grenzkontrollen nicht länger als einen Monat bestehen 

bleiben. Hält die ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren 

Sicherheit über diesen Zeitraum hinaus an, so kann der Mitgliedstaat die Kontrollen 

an den Binnengrenzen für weitere Zeiträume bis zu einer Dauer von bis zu höchstens 

drei Monaten verlängern.  
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(4) Ist eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit 

in einem Mitgliedstaat vorhersehbar, so teilt der Mitgliedstaat dies dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 27 Absatz 1 spätestens vier Wochen vor der 

geplanten Wiedereinführung der Grenzkontrollen oder so schnell wie möglich mit, 

wenn die Umstände, welche die Wiedereinführung der Kontrollen an den 

Binnengrenzen erfordern, dem Mitgliedstaat weniger als vier Wochen vor der 

geplanten Wiedereinführung bekannt werden.  

(5) Findet Absatz 4 des vorliegenden Artikels Anwendung, so können unbeschadet des 

Absatzes 6 Kontrollen an den Binnengrenzen für einen Zeitraum von bis zu sechs 

Monaten wieder eingeführt werden. Dauert die ernsthafte Bedrohung der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit über diesen Zeitraum hinaus an, so 

kann der Mitgliedstaat die Kontrollen an den Binnengrenzen für verlängerbare 

Zeiträume von bis zu sechs Monaten verlängern. Jede Verlängerung ist dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission sowie den anderen 

Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 27 und innerhalb der in Absatz 4 des 

vorliegenden Artikels genannten Fristen mitzuteilen. Vorbehaltlich des Absatzes 6 

des vorliegenden Artikels darf die Höchstdauer der Kontrollen an den Binnengrenzen 

zwei Jahre nicht überschreiten. 
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(6) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine schwerwiegende, 

außergewöhnliche Situation in Bezug auf eine anhaltende ernsthafte 

Bedrohung vorliegt, die die Beibehaltung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen über die in Absatz 5 dieses Artikels genannte Höchstdauer 

hinaus rechtfertigt, so teilt er dem Europäischen Parlament, dem Rat, der 

Kommission und den anderen Mitgliedstaaten seine Absicht mit, Kontrollen an 

den Binnengrenzen für einen zusätzlichen Zeitraum von bis zu sechs Monaten 

zu verlängern. Diese Mitteilung wird spätestens vier Wochen vor der geplanten 

Verlängerung gemacht und umfasst unter Berücksichtigung der gemäß 

Absatz 27a Absatz 3 abgegebenen Stellungnahme der Kommission eine 

Risikobewertung gemäß Artikel 26 Absatz 2, die Folgendes enthält: 

a) eine Begründung der anhaltenden Bedrohung der öffentlichen Ordnung 

oder der inneren Sicherheit; 

b) eine Begründung dafür, dass alternative Maßnahmen zur Bewältigung 

der Bedrohung zum Zeitpunkt der Mitteilung als unwirksam angesehen 

werden oder sich als unwirksam herausgestellt haben; 

c) eine Darstellung der parallel zu den Kontrollen an den Binnengrenzen in 

Betracht gezogenen Maßnahmen zur Eindämmung der negativen Folgen; 

d) gegebenenfalls eine Darlegung der Mittel, der Maßnahmen, der 

Bedingungen und des Zeitplans, die im Hinblick auf die Aufhebung der 

Kontrollen an den Binnengrenzen in Betracht gezogen werden.  

Die Kommission gibt innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung gemäß 

Unterabsatz 1 eine neue Stellungnahme zur Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit der Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen 

ab. Nach Eingang dieser Mitteilung kann die Kommission auf eigene Initiative 

oder auf Antrag des direkt betroffenen Mitgliedstaats ein 

Konsultationsverfahren gemäß Artikel 27Absatz 1 einleiten. 
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Wird in einer schwerwiegenden, außergewöhnlichen Situation die Notwendigkeit 

der Beibehaltung von Kontrollen an den Binnengrenzen infolge des in diesem 

Absatz genannten Verfahrens bestätigt und reicht der in Unterabsatz 1 genannte 

zusätzliche Zeitraum von sechs Monaten nicht aus, um die Verfügbarkeit 

wirksamer alternativer Maßnahmen zur Bewältigung der anhaltenden Bedrohung 

sicherzustellen, so kann ein Mitgliedstaat beschließen, die Kontrollen an den 

Binnengrenzen im Einklang mit der in Unterabsatz 2 genannten Risikobewertung 

ein letztes Mal um einen weiteren zusätzlichen Zeitraum von bis zu sechs Monaten 

zu verlängern. Trifft ein Mitgliedstaat einen entsprechenden Beschluss, so teilt er 

der Kommission unverzüglich seine Absicht mit, seine Kontrollen an den 

Binnengrenzen zu verlängern. Die Kommission nimmt unverzüglich eine 

Empfehlung zur Vereinbarkeit einer solchen letztmaligen Verlängerung mit den 

Verträgen an, insbesondere im Hinblick auf die Grundsätze der Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit. In dieser Empfehlung werden – gegebenenfalls zusammen 

mit anderen Mitgliedstaaten – auch die umzusetzenden wirksamen 

Ausgleichsmaßnahmen festgelegt.“ 
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12. Artikel 26 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 26 

Kriterien für die vorübergehende Wiedereinführung und Verlängerung von Kontrollen an 

den Binnengrenzen 

(1) Zur Feststellung, ob die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen 

im Einklang mit Artikel 25 Absatz 2 erforderlich und verhältnismäßig ist, prüft 

ein Mitgliedstaat insbesondere: 

a) die Geeignetheit der Maßnahme der Wiedereinführung von Kontrollen an 

den Binnengrenzen angesichts der Art der ermittelten ernsthaften 

Bedrohung und insbesondere, ob mit der Wiedereinführung der Kontrollen 

an den Binnengrenzen der Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der 

inneren Sicherheit voraussichtlich angemessen begegnet werden kann und 

ob die Ziele einer solchen Wiedereinführung erreicht werden könnten 

durch:  

i)  alternative Maßnahmen wie verhältnismäßige Kontrollen im 

Rahmen von Kontrollen innerhalb des Hoheitsgebiets nach 

Artikel 23 Buchstabe a,  

ii)  die Nutzung des in Artikel 23a festgelegten Verfahrens,  

iii)  andere Formen der polizeilichen Zusammenarbeit nach 

Unionsrecht,  

iv)  gemeinsame Maßnahmen in Bezug auf vorübergehende 

Beschränkungen für Reisen in die Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 21a Absatz 2; 

b) die voraussichtlichen Auswirkungen dieser Maßnahme auf: 

i) den Personenverkehr innerhalb des Raums ohne Kontrollen an den 

Binnengrenzen und 

ii) das Funktionieren der Grenzregionen unter Berücksichtigung der 

engen sozialen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen ihnen. 
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(2) Wurden Kontrollen an den Binnengrenzen gemäß Artikel 25a Absatz 5 über 

einen Zeitraum von sechs Monaten durchgeführt, so führt der betreffende 

Mitgliedstaat eine Risikobewertung durch, die zusätzlich zu den in Artikel 27 

Absätze 2 und 3 genannten Elementen auch eine Neubewertung der in Absatz 1 

dieses Artikels festgelegten Kriterien umfasst. 

▌ 

(3) Wurden Kontrollen an den Binnengrenzen wieder eingeführt oder verlängert, so 

stellen die betroffenen Mitgliedstaaten ▌sicher, dass diese mit geeigneten 

Maßnahmen einhergehen, um die Auswirkungen der Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen auf Personen und den Güterverkehr unter besonderer 

Berücksichtigung der engen sozialen und wirtschaftlichen Verbindungen 

zwischen Grenzregionen sowie von Personen, die unbedingt notwendige Reisen 

unternehmen, einzudämmen.“ 

13. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 27  

Mitteilung über die vorübergehende Wiedereinführung oder Verlängerung von Kontrollen 

an den Binnengrenzen und Risikobewertung 

(1) Die Mitteilung eines Mitgliedstaats über die Wiedereinführung oder Verlängerung 

von Kontrollen an den Binnengrenzen enthält folgende Angaben: 

a) die Gründe für die Wiedereinführung oder Verlängerung, einschließlich 

sämtlicher sachdienlichen Daten zu den einzelnen Ereignissen, die eine 

ernsthafte Bedrohung seiner öffentlichen Ordnung oder seiner inneren 

Sicherheit darstellen; 

b) den Umfang der geplanten Wiedereinführung oder Verlängerung mit Angabe 

des Abschnitts/der Abschnitte der Binnengrenzen, an dem/denen die 

Kontrollen wieder eingeführt oder verlängert werden sollen; 

c) die Bezeichnung der zugelassenen Grenzübergangsstellen; 

d) den Zeitpunkt und die Dauer der geplanten Wiedereinführung oder 

Verlängerung; 
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e) die Bewertung der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit nach Artikel 26 

Absatz 1 bzw. im Fall einer Verlängerung nach Artikel 26 Absatz 2; 

f) gegebenenfalls die von ▌anderen Mitgliedstaaten zu treffenden Maßnahmen. 

Eine Mitteilung kann von zwei oder mehr Mitgliedstaaten gemeinsam erfolgen. 

Die Mitgliedstaaten legen die Mitteilung unter Verwendung des von der 

Kommission gemäß Absatz 6 festgelegten Musters vor. 

(2) Wurden Grenzkontrollen nach Artikel 25a Absatz 5 über einen Zeitraum von sechs 

Monaten durchgeführt, so ist jeder weiteren Mitteilung über die Verlängerung dieser 

Kontrollen eine Risikobewertung beizufügen. In der Risikobewertung sind der 

Umfang und die voraussichtliche Entwicklung der ernsthaften Bedrohung 

darzulegen, insbesondere wie lange die ernsthafte Bedrohung voraussichtlich dauern 

wird und welche Abschnitte der Binnengrenzen betroffen sein können, sowie 

Informationen über Koordinierungsmaßnahmen mit anderen Mitgliedstaaten, die von 

den Kontrollen an den Binnengrenzen betroffen sind oder voraussichtlich betroffen 

sein werden. 

(3) Führen Mitgliedstaaten aufgrund einer Situation nach Artikel 25 Absatz 1 

Buchstabe c Grenzkontrollen ein bzw. verlängern diese, so umfasst die nach 

Absatz 1 Buchstabe e des vorliegenden Artikels erforderliche Bewertung auch eine 

Risikobewertung sowie Informationen über den plötzlich erheblichen Umfang 

unerlaubter Migrationsbewegungen, einschließlich der von den einschlägigen 

Agenturen der Union im Einklang mit ihren jeweiligen Mandaten und Datenanalysen 

aus einschlägigen Informationssystemen erhaltenen Informationen. 
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(4) Der betroffene Mitgliedstaat übermittelt der Kommission auf Ersuchen alle weiteren 

Informationen, einschließlich über Koordinierungsmaßnahmen mit den 

Mitgliedstaaten, die von der geplanten Verlängerung der Kontrollen an den 

Binnengrenzen betroffen sind, sowie weitere Informationen, die erforderlich sind, 

um die mögliche Nutzung von Maßnahmen nach den Artikeln 23 und 23a zu prüfen. 

(5) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, alle in den Absätzen 1 bis 4 dieses 

Artikels genannten Informationen anzugeben, sofern dies aus Gründen der 

öffentlichen Sicherheit unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit laufender 

Untersuchungen gerechtfertigt ist. Der Mitgliedstaat, der eine Mitteilung nach 

Absatz 1 oder 2 macht, kann, sofern dies erforderlich ist und seinem nationalen 

Recht entspricht, beschließen, die übermittelten Informationen ganz oder teilweise 

als Verschlusssache einzustufen, insbesondere die Risikobewertung. Diese 

Einstufung schließt den Zugang zu Informationen über geeignete und sichere Kanäle 

▌durch andere von der vorübergehenden Wiedereinführung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen betroffenen Mitgliedstaaten nicht aus. Diese Einstufung schließt 

nicht aus, dass dem Europäischen Parlament von den Mitgliedstaaten 

Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die Übermittlung und Behandlung 

der dem Europäischen Parlament nach diesem Artikel übermittelten 

Informationen und Dokumente umfassen nicht die in Absatz 2 genannten 

Risikobewertungen und erfolgen gemäß den Vorschriften für die Weitergabe und 

Behandlung von Verschlusssachen.  

(6) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung des in 

Absatz 1 Unterabsatz 3 dieses Artikels genannten Musters und stellt es online zur 

Verfügung. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 38 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“ 
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14. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 27a 

Konsultation der Mitgliedstaaten und Stellungnahme der Kommission 

(1) Nach Eingang der nach Artikel 27 Absatz 1 übermittelten Mitteilungen kann die 

Kommission auf eigene Initiative oder muss die Kommission auf Antrag eines 

direkt von Kontrollen an den Binnengrenzen betroffenen Mitgliedstaats einen 

Konsultationsprozess einrichten, ▌einschließlich gemeinsamer Sitzungen zwischen 

dem Mitgliedstaat, der die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen 

plant, den anderen Mitgliedstaaten, insbesondere jenen, die von diesen Maßnahmen 

unmittelbar betroffen sind, und den einschlägigen Agenturen der Union. 

Das Ziel der Konsultation besteht insbesondere darin, die Bedrohung der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit, die Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit der beabsichtigten Wiedereinführung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen unter Berücksichtigung der Geeignetheit alternativer Maßnahmen 

und - wenn Grenzkontrollen bereits wieder eingeführt wurden – deren 

Auswirkungen sowie die Möglichkeiten zur Sicherstellung einer gegenseitigen 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen zu prüfen. 

Der Mitgliedstaat, der die Wiedereinführung oder Verlängerung der Kontrollen an 

den Binnengrenzen plant, trägt den Ergebnissen dieser Konsultation bei der 

Entscheidung, ob die Kontrollen an den Binnengrenzen wieder eingeführt oder 

verlängert werden, sowie bei der Durchführung der Kontrollen an den 

Binnengrenzen ▌Rechnung. 
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(2) Nach Eingang von Mitteilungen, die im Zusammenhang mit der Wiedereinführung 

oder Verlängerung von Kontrollen an den Binnengrenzen übermittelt werden, gibt 

die Kommission unbeschadet des Artikels 72 AEUV eine Stellungnahme ab bzw. 

kann jeder Mitgliedstaat unbeschadet des Artikels 72 AEUV eine Stellungnahme 

abgeben, wenn sie aufgrund der in der Mitteilung und Risikobewertung enthaltenen 

Informationen oder aufgrund anderer zusätzlich erhaltener Informationen Bedenken 

hinsichtlich der Notwendigkeit oder Verhältnismäßigkeit der geplanten 

Wiedereinführung oder Verlängerung von Kontrollen an den Binnengrenzen haben. 

(3) Nach Eingang von Mitteilungen im Zusammenhang mit einer Verlängerung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen nach Artikel 25a Absatz 4, die zur Fortsetzung der 

Kontrollen an den Binnengrenzen über eine Dauer von insgesamt 12 Monaten 

führen, gibt die Kommission eine Stellungnahme zur Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit dieser Kontrollen an den Binnengrenzen ab. 

Die Stellungnahme der Kommission enthält zumindest 

a) eine Bewertung der Frage, ob die Wiedereinführung oder Verlängerung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen den Grundsätzen der Notwendigkeit und 

der Verhältnismäßigkeit entspricht;  

b) eine Bewertung der Frage, ob alternative Maßnahmen zur Abwendung der 

ernsthaften Bedrohung ausreichend geprüft wurden. 
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Wird nach der Bewertung der Wiedereinführung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen davon ausgegangen, dass sie den Grundsätzen der Notwendigkeit 

und der Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt, so enthält die Stellungnahme 

gegebenenfalls Empfehlungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten, um die Auswirkungen der Kontrollen an den Binnengrenzen 

zu begrenzen und zur Abwendung der anhaltenden Bedrohung beizutragen. 

(4) Wird eine Stellungnahme nach Absatz 2 oder 3 abgegeben, so richtet die 

Kommission einen Konsultationsprozess gemäß Absatz 1 ein, um die Stellungnahme 

mit den Mitgliedstaaten zu erörtern.“ 

▌ 

15. Artikel 28 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 28 

Spezifischer Mechanismus, wenn eine gesundheitliche Notlage großen Ausmaßes das 

Funktionieren des Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen insgesamt gefährdet 

(1) Stellt die Kommission das Bestehen einer gesundheitlichen Notlagen großen 

Ausmaßes fest, die mehrere Mitgliedstaaten betrifft und damit das Funktionieren des 

Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen insgesamt gefährdet, kann sie dem 

Rat einen Vorschlag für den Erlass eines Durchführungsbeschlusses zur 

Genehmigung der Wiedereinführung von Grenzkontrollen durch die Mitgliedstaaten 

unterbreiten, einschließlich etwaiger angemessener, auf nationaler und auf 

Unionsebene festzulegender Maßnahmen zur Eindämmung der negativen Folgen, 

wenn die in den Artikeln 21a und 23 genannten Maßnahmen nicht ausreichen, um 

der gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes begegnen. Die Mitgliedstaaten 

können die Kommission ersuchen, dem Rat einen solchen Vorschlag vorzulegen. 
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(2) Der in Absatz 1 genannte Durchführungsbeschluss des Rates erstreckt sich über 

einen Zeitraum von sechs Monaten und kann auf Vorschlag der Kommission unter 

Berücksichtigung der in Absatz 4 genannten Prüfung um weitere Zeiträume von bis 

zu sechs Monaten verlängert werden, solange die gesundheitlichen Notlagen großen 

Ausmaßes andauert. 

(3) Führt ein Mitgliedstaat aufgrund der gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes 

nach Absatz 1 Grenzkontrollen ein bzw. verlängert diese, so unterliegen diese 

Kontrollen ab dem Inkrafttreten des in Absatz 1 genannten 

Durchführungsbeschlusses des Rates diesem Beschluss. 

▌ 

(4) Die Kommission überprüft regelmäßig die Entwicklung der in Absatz 1 genannten 

gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes sowie die Auswirkungen der im 

Einklang mit dem Durchführungsbeschluss des Rates nach jenem Absatz erlassenen 

Maßnahmen, um zu bewerten, ob diese Maßnahmen weiterhin gerechtfertigt sind, 

und – falls sie es nicht sind – um schnellstmöglich eine Aufhebung der Kontrollen 

an den Binnengrenzen vorzuschlagen. 

(5) Die Mitgliedstaaten informieren das Europäische Parlament, den Rat, die 

Kommission und die anderen Mitgliedstaaten ▌unverzüglich über eine 

Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Einklang mit dem in Absatz 1 genannten 

Beschluss. 

(6) Die Mitgliedstaaten können andere Maßnahmen gemäß Artikel 23 ergreifen, um 

den Umfang der Kontrollen an den Binnengrenzen zu beschränken. Die 

Kommission trägt diesen Maßnahmen bei der in Absatz 4 dieses Artikels 

genannten Überprüfung Rechnung.“ 

▌ 
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16. Artikel 33 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 33 

Bericht über die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen 

(1) Innerhalb von vier Wochen nach Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen 

legen die Mitgliedstaaten, die die Kontrollen an den Binnengrenzen durchgeführt 

haben, dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht 

über die Wiedereinführung und gegebenenfalls die Verlängerung der Kontrollen an 

den Binnengrenzen vor. 

(2) Werden Grenzkontrollen nach Artikel 25a Absatz 5 verlängert, so übermittelt der 

betroffene Mitgliedstaat unbeschadet des Absatzes 1 nach Ablauf von 12 Monaten 

und danach nach 12 Monaten einen Bericht, wenn die Grenzkontrollen 

ausnahmsweise aufrechterhalten werden. 

(3) In dem Bericht gilt es insbesondere, die erste Bewertung und die Folgebewertung der 

Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Grenzkontrollen, die Erfüllung der in 

Artikel 26 genannten Kriterien, die Durchführung der Kontrollen, die praktische 

Zusammenarbeit mit den benachbarten Mitgliedstaaten, die Auswirkungen auf den 

freien Personenverkehr, insbesondere in grenzüberschreitenden Regionen, und die 

Wirksamkeit der Wiedereinführung der Kontrollen an den Binnengrenzen, 

einschließlich einer Ex-post-Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 

der Wiedereinführung der Grenzkontrollen, darzulegen. 
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(4) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, um ein einheitliches Format 

für diesen Bericht festzulegen, und stellt es online zur Verfügung. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 38 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(5) Die Kommission kann eine Stellungnahme zu dieser Ex-post-Bewertung der 

vorübergehenden Wiedereinführung von Kontrollen an einer oder mehreren 

Binnengrenzen oder an bestimmten Abschnitten der Binnengrenzen abgeben. 

(6) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat mindestens 

einmal jährlich über das Funktionieren des Raums ohne Kontrollen an den 

Binnengrenzen Bericht ▌(im Folgenden „Schengen-Statusbericht“). Die 

Kommission kann den Schengen-Statusbericht auch getrennt mit dem 

Europäischen Parlament und dem Rat erörtern. Der Bericht enthält eine Liste aller 

Beschlüsse zur Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen im Laufe 

des betreffenden Jahres sowie der Maßnahmen der Kommission bezüglich der 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen. In dem Bericht wird 

besonderes Augenmerk auf die Grenzkontrollen gelegt, die seit mehr als 12 

Monaten durchgeführt werden. Er enthält zudem eine Bewertung der 

Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Wiedereinführung und Verlängerung 

von Grenzkontrollen im Berichtszeitraum sowie Informationen über Tendenzen 

innerhalb des Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen bezüglich 

unerlaubter Migrationsbewegungen von Drittstaatsangehörigen unter 

Berücksichtigung von verfügbaren Informationen einschlägiger Agenturen der 

Union und Datenanalysen einschlägiger Informationssysteme.“ 
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17. Artikel 36 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 36 

Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Änderung der Anhänge III, IV 

und VIII delegierte Rechtsakte nach Artikel 37 zu erlassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 37 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch Aufnahme von Gruppen von 

Personen, die unbedingt notwendige Reisen unternehmen, in Anhang XI Teil B zu 

ergänzen.  

(3) Ist in hinreichend begründeten Fällen aufgrund des Ausmaßes einer e 

gesundheitlichen Notlagen großen Ausmaßes äußerste Dringlichkeit geboten, so 

findet das in Artikel 37a vorgesehene Verfahren auf die gemäß Absatz 2 dieses 

Artikels erlassenen delegierten Rechtsakte Anwendung.“ 
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18. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 37a 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 

in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 

werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 

Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 

Artikels 37 Absatz 5 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 

diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt unverzüglich nach der 

Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, 

Einwände zu erheben, auf.“ 

19. In Artikel 39 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„h) eine Liste der Gebiete, die als Grenzregionen gelten, sowie etwaige diesbezügliche 

Änderungen.“ 

20. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 42b 

Mitteilung von Grenzregionen 

Bis zum … [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] bestimmen die 

Mitgliedstaaten mit gemeinsamen Binnengrenzen in enger Zusammenarbeit und unter 

Berücksichtigung der engen sozialen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen 

ihnen, welche Gebiete ihres Hoheitsgebiets als Grenzregionen gelten, und teilen der 

Kommission dies mit. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über etwaige diesbezügliche 

Änderungen.“ 
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21. Der Wortlaut des Anhangs der vorliegenden Verordnung wird als Anhänge XI und XII in 

Verordnung (EU) 2016/399 angefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

▌ 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

„ANHANG XI 

Unbedingt notwendige Reisen 

TEIL A 

in Artikel 21a Absatz 4 genannte Personengruppen: 

1. Gesundheitspersonal, Gesundheitsforscher und Altenpflegepersonal; 

2. Grenzgänger; 

3. Transportpersonal; 

4. Diplomaten, Personal internationaler Organisationen, von internationalen 

Organisationen eingeladene Personen, deren Anwesenheit für das reibungslose 

Funktionieren dieser Organisationen erforderlich ist, militärisches Personal, 

humanitäre Helfer und Katastrophenschutzkräfte in Ausübung ihrer Tätigkeit; 

5. Passagiere im Transitverkehr; 

6. Passagiere, die aus zwingenden familiären Gründen reisen; 

7. Seeleute; 

8. Personen, die internationalen Schutz benötigen oder Personen, die aus anderen 

humanitären Gründen einreisen müssen. 
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TEIL B 

In Artikel 21a Absatz 5 genannte Personengruppen: 

(1) Kinder in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und 

Schüler in der allgemeinen Bildung eines Nachbarlandes, die zu 

Erziehungs-, Betreuungs- oder Bildungszwecken die Grenze überqueren, 

und diejenigen Personen, die die Aufsichtspflicht ausüben und sie begleiten, 

sowie Studenten oder Personen, die zu Bildungszwecken reisen;  

(2) Saisonarbeitskräfte, auch in der Lebensmittelerzeugung; 

(3) Personen, die aus zwingenden Gründen der Tierpflege oder aufgrund von 

Maßnahmen reisen, die für die Land- und Forstwirtschaft im Einzelfall 

erforderlich sind;  

(4) hochqualifizierte Arbeitskräfte sowie Personal in Schlüsselpositionen und 

wissenschaftliches Personal, deren Beschäftigung aus wirtschaftlicher, 

gesellschaftlicher und sicherheitspolitischer Sicht notwendig ist und deren 

Arbeit nicht aufgeschoben oder im Ausland verrichtet werden kann;  

(5) Personal der Behörden für Verteidigung, öffentliche Ordnung, öffentliche 

Gesundheit und nationale Sicherheit, d.h. das Polizeipersonal, der 

Grenzpolizei, der Einwanderungsbehörde, des Katastrophenschutzes und des 

öffentlichen Gesundheitswesens usw., oder Vertreter von 

Strafverfolgungsbehörden, sofern die Reise mit der Wahrnehmung offizieller 

Aufgaben verbunden ist, einschließlich des Personals, das für den Betrieb 

und die Instandhaltung kritischer Infrastrukturen zuständig ist; 
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(6) Fischer und Personen, die auf Schiffen oder Offshore-Förder- und 

-Bohrplattformen Arbeit verrichten oder Dienste erbringen und in einem 

Beschäftigungsverhältnis stehen, das nicht durch einen Seearbeitsvertrag 

geschlossen wurde;  

(7) Personen, die in den Mitgliedstaat einreisen, um grundlegende medizinische 

Leistungen in Anspruch zu nehmen, einschließlich Insassen von 

Rettungsfahrzeugen;  

(8) Partner (Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten) und 

Kinder von Personen, die unbedingt notwendige Reisen unternehmen, 

einschließlich Drittstaatsangehöriger, die zum Zwecke der 

Familienzusammenführung reisen;  

(9) Drittstaatsangehörige, die infolge einer Ladung einer Justizbehörde reisen;  

(10) Personen, die im Besitz eines vom Internationalen Journalistenverband 

ausgestellten internationalen Presseausweises sind;  

(11) pflegebedürftige Personen, die zu den Personen reisen, die sie pflegen oder 

sie betreuen.“ 
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ANHANG XII 

TEIL A 

Verfahren zur Überstellung von in Binnengrenzgebieten aufgegriffenen Personen 

(1) Überstellungsentscheidungen gemäß Artikel 23a Absatz 2 werden unter 

Verwendung eines von der zuständigen nationalen Behörde ausgefüllten 

Standardformulars nach Teil B dieses Anhangs erlassen. Die Entscheidungen 

sind unmittelbar wirksam.  

(2) ▌Das ausgefüllte Standardformular wird dem betreffenden 

Drittstaatsangehörigen vorgelegt, der den Empfang der 

Überstellungsentscheidung durch seine Unterschrift auf diesem 

Standardformular bestätigt und eine Kopie des unterzeichneten Formulars 

erhält. 

Verweigert der Drittstaatsangehörige die Unterzeichnung des 

Standardformulars, so vermerkt die zuständige Behörde dies im Feld 

„Bemerkungen“ des Formulars. 

(3) Die nationalen Behörden, die eine Überstellungsentscheidung erlassen, 

erfassen die Daten auf dem Standardformular in Teil B dieses Anhangs. 

▌ 
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(4) Die nationalen Behörden, die eine Überstellungsentscheidung erlassen, 

unterrichten die Kommission jährlich über die Zahl der in andere 

Mitgliedstaaten überstellten Personen unter Angabe des Mitgliedstaats bzw. 

der Mitgliedstaaten, in den bzw. in die die Personen überstellt wurden, der 

Gründe für die Feststellung, dass diese Personen kein Aufenthaltsrecht in 

dem Mitgliedstaat hatten, und, soweit verfügbar, der Staatsangehörigkeit der 

aufgegriffenen Drittstaatsangehörigen. 

▌ 

(5) Drittstaatsangehörigen, die in Grenzgebieten aufgegriffen und nach diesem 

Verfahren überstellt werden, steht ein Rechtsmittel zu. Die Verfahren für die 

Einlegung des Rechtsmittels gegen die Überstellungsentscheidung bestimmen 

sich nach nationalem Recht. Den Drittstaatsangehörigen wird ein wirksamer 

Rechtsbehelf gemäß Artikel 47 der Charta zur Verfügung gestellt. Dem 

Drittstaatsangehörigen werden in einer Sprache, die er versteht oder bei der 

vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass er sie versteht, 

schriftliche Angaben zu Kontaktstellen gemacht, die ihn über eine rechtliche 

Vertretung, die entsprechend dem nationalen Recht in seinem Namen handeln 

kann, unterrichten können. Die Einlegung eines solchen Rechtsmittels hat 

keine aufschiebende Wirkung. 
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(6) Die zuständigen nationalen Behörden stellen sicher, dass 

Drittstaatsangehörige, gegen die eine Überstellungsentscheidung ergangen 

ist, im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit gemäß Artikel 23a Absatz 1 

Buchstabe a an die zuständigen Behörden des übernehmenden Mitgliedstaats 

überstellt werden. Die Überstellung erfolgt sofort, spätestens aber innerhalb 

von 24 Stunden. Über diesen Zeitraum hinaus darf das 

Überstellungsverfahren nicht ausgeführt werden, und es gelten 

gegebenenfalls die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 

2008/115/EG. Die zuständigen Behörden desübernehmenden Mitgliedstaats 

arbeiten zu diesem Zweck mit den zuständigen Behörden des überstellenden 

Mitgliedstaats zusammen. 

▌ 
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TEIL B 

Standardformular für die Überstellung von in Binnengrenzgebieten aufgegriffenen 

Personen 

Name des Staates 

Staatsemblem (Name der Dienststelle) 

____________________________ 

_________________________________________________________________________▌ 
Verfahren zur ÜBERSTELLUNG IN Binnengrenzgebieten 

Am ___________________ (Datum) um ___________ (Uhrzeit) in ___________________________________________ (Ort – bitte die 
Art der nächstgelegenen Binnengrenze oder sonstige relevante Informationen im Zusammenhang mit dem Aufgriff gemäß Artikel 23a des 
Schengener Grenzkodex angeben) 
ist dem Unterzeichnenden __________________________________________________________________________________ die 
folgende Person vorgeführt worden: 

Personenbezogene Daten (sofern verfügbar) 

Nachname ____________________________________________________ Vorname _______________________________________  

Geburtsdatum____________________________ Geburtsort ____________________________________________ Geschlecht _______  

Staatsangehörigkeit _____________________________________ wohnhaft in _______________________________________________  

Art des Identitätsdokuments _____________________________________________ Nummer_________________________________  

Ausgestellt in _____________________________________________ am _______________________________________ Visum-Nr.  

(falls vorhanden) ________________________ Art _________________ erteilt von 
________________________________________________  

Gültig von ________________________ bis ________________________  

Gültigkeitsdauer ________ Tage: __________________________________________________________________ 

Er/sie kam aus _________________________ mit __________________ (benutztes Transportmittel, z. B. Flugnummer, angeben) und wird 
hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass er/sie ▌gemäß Artikel 23a des Schengener Grenzkodex nach ______________________ überstellt 
wird. 

Gründe für die Verweigerung des Aufenthalts in dem Mitgliedstaat: 

Bemerkungen 

Er/sie hat die Unterzeichnung dieses Formulars verweigert.  

Die betroffene Person Die zuständigen Behörden  

Der/die Betroffene kann gemäß den nationalen Rechtsvorschriften Rechtsmittel gegen die Überstellung einlegen. Dem/der Betroffenen 
wird eine Kopie dieses Dokuments ausgehändigt. (Jeder Staat muss in Bezug auf das Rechtsmittel und die Kontaktstellen, die ihn/sie über 
eine rechtliche Vertretung, die im Namen des Drittstaatsangehörigen vorgehen kann, unterrichten können, Angaben zu den 
einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften und Verfahren machen.) 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0324
Grenzüberschreitender Austausch von Informationen über die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2015/413 zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs 
von Informationen über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte 
(COM(2023)0126 – C9-0034/2023 – 2023/0052(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0126),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe c des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C9-0034/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 20231,

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A9-0396/2023),

                                                
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 154.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0052 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2015/413/EU zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen über die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 154. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie (EU) 2015/413 erleichtert den grenzüberschreitenden Austausch von 

Informationen über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte und 

verringert dadurch die Straflosigkeit gebietsfremder Zuwiderhandelnder. Wirksame 

grenzüberschreitende Ermittlungen und eine wirksame Durchsetzung von Sanktionen 

bei die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten erhöhen die 

Straßenverkehrssicherheit, da sie gebietsfremde Fahrer dazu anhalten, weniger 

Verstöße zu begehen und sicherer zu fahren. 

(2) Wissen der EU-Bürgerinnen und -Bürger über die geltenden Vorschriften, über 

die Sanktionen, die in den verschiedenen Mitgliedstaaten verhängt werden, und 

darüber, dass eine Strafe sehr wahrscheinlich unvermeidlich ist, fördert die 

Straßenverkehrssicherheit und verringert die Anzahl der Verkehrsdelikte und der 

Gefahren im Straßenverkehr. 

(3) Der Alltag der Durchsetzungsbehörden, die an den Ermittlungen bei die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten beteiligt sind, hat gezeigt, 

dass der derzeitige Wortlaut der Richtlinie (EU) 2015/413 wirksame Ermittlungen 

bei die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten, die von 

gebietsfremden Fahrern begangen werden, und die Durchsetzung von Geldstrafen 

oder Geldbußen nicht im gewünschten Umfang erleichtert. Dies führt zu einer 

weitgehenden Straflosigkeit gebietsfremder Fahrer und vermindert die 

Straßenverkehrssicherheit in der Union. Darüber hinaus werden die Verfahrens- und 

Grundrechte gebietsfremder Fahrer bei grenzüberschreitenden Ermittlungen nicht 

immer geachtet, insbesondere aufgrund mangelnder Transparenz bei der Festsetzung 

der Höhe der Geldbußen oder Geldstrafen und bei den Rechtsbehelfsverfahren. Ziel 

dieser Richtlinie ist es, die Wirksamkeit der Ermittlungen bei die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten, die mit in einem anderen 

Mitgliedstaat zugelassenen Fahrzeugen begangen wurden, weiter zu verbessern, um 

dazu beizutragen, dass das Ziel der Union, die Zahl der Todesopfer bei allen 

Verkehrsträgern bis 2050 auf nahezu null zu senken, erreicht und der Schutz der 

Grund- und Verfahrensrechte gebietsfremder Fahrer gestärkt wird. 
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(4) In ihrem EU-Politikrahmen für die Straßenverkehrssicherheit 2021-20303 hat sich die 

Kommission erneut zu ihrem ehrgeizigen Ziel bekannt, die Zahl der Toten und 

Schwerverletzten auf den Straßen der Union bis 2050 auf nahezu null zu senken 

(„Vision Null“), sowie zu dem mittelfristigen Ziel, die Zahl der Toten und 

Schwerverletzten bis 2030 um 50 % zu senken, ein Ziel, das ursprünglich 2017 von 

den Verkehrsministerinnen und -ministern der Union in der Erklärung von Valletta 

zur Straßenverkehrssicherheit festgelegt wurde. Um diese Ziele zu erreichen, 

kündigte die Kommission im Rahmen ihrer Mitteilung „Strategie für nachhaltige und 

intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen“4 ihre 

Absicht an, die Richtlinie (EU) 2015/413 des Europäischen Parlaments und des 

Rates5 zu überarbeiten. 

(5) Der Geltungsbereich der Richtlinie sollte auf weitere die Straßenverkehrssicherheit 

gefährdende Verkehrsdelikte ausgeweitet werden, um die Gleichbehandlung der 

Fahrer zu gewährleisten. Angesichts der Rechtsgrundlage, auf der die Richtlinie 

(EU) 2015/413 erlassen wurde, nämlich Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe c des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, sollten die aufzunehmenden 

Delikte einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Straßenverkehrssicherheit 

aufweisen, sodass gefährliche und leichtfertige Verhaltensweisen angegangen 

werden, die eine ernste Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellen. Die 

Ausweitung des Geltungsbereichs sollte auch dem technischen Fortschritt bei der 

automatischen Erfassung von die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikten Rechnung tragen. 

                                                 
3 SWD(2019) 283 final. 
4 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – 
Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf 
Zukunftskurs bringen (COM(2020) 789 final). 

5 Richtlinie (EU) 2015/413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2015 zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen 
über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte (ABl. L 68 vom 
13.3.2015, S. 9). 
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(6) Die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte werden nach dem 

nationalen Recht der Mitgliedstaaten entweder als Ordnungswidrigkeiten ▌oder als 

Straftaten eingestuft, die von Verwaltungs- oder Justizbehörden vor die für 

Verwaltungs- oder Strafsachen zuständigen Gerichte gebracht werden können, je 

nach den anwendbaren nationalen Verfahren. Jedoch verfolgen die Mitgliedstaaten 

diese Delikte in den meisten Fällen im Rahmen von Massenverfahren; wenn daher 

die genaue Ermittlung des Fahrers nach den nationalen Rechtsvorschriften des 

Deliktsmitgliedstaats als Voraussetzung für die Verhängung der einschlägigen 

Sanktion vorgeschrieben ist, sind die Anforderungen für die Anwendung der 

Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates6 gemäß 

Artikel 6 der genannten Richtlinie in den meisten Fällen – insbesondere, wenn die 

Delikte als Ordnungswidrigkeit eingestuft sind – nicht erfüllt und kann daher die 

genannte Richtlinie nicht angewandt werden. In diesem Zusammenhang sollten 

die Behörden des Deliktsmitgliedstaats über ein durchführbares Verfahren 

verfügen, um die einschlägigen Behörden des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats um Amtshilfe zu ersuchen; dabei sollten genau definierte 

Maßnahmen zum Einsatz kommen, mit denen die Rechte der betroffenen 

Personen nicht ernsthaft beeinträchtigt werden, um Zuwiderhandelnde mit der 

nach ihren nationalen Rechtsvorschriften geforderten Sicherheit ermitteln zu 

können. Dies sollte jedoch Situationen unberührt lassen, in denen im Einzelfall 

die Voraussetzungen für die Anwendung der Richtlinie 2014/41/EU als erfüllt 

gelten; in diesem Fall sollten die darin vorgesehenen Verfahren von den 

Mitgliedstaaten, die durch die Richtlinie 2014/41/EU gebunden sind, angewandt 

werden. Es sei darauf hingewiesen, dass ein spezifischer Rechtsrahmen der Union 

die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen regelt, die auf dem Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen beruht. 

                                                 
6 Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 

2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen (ABl. L 130 vom 
1.5.2014, S. 1). 
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Daher darf die Anwendung dieser Richtlinie nicht die Rechte und Pflichten der 

Mitgliedstaaten beeinträchtigen, die sich aus anderen geltenden Rechtsvorschriften 

der Union in Strafsachen ergeben, insbesondere aus dem Rahmenbeschluss 

2005/214/JI des Rates7, der Richtlinie 2014/41/EU in Bezug auf die Verfahren für 

den Austausch von Beweismitteln und die Verfahren für die Zustellung von 

Schriftstücken nach Artikel 5 des vom Rat gemäß Artikel 34 des Vertrags über die 

Europäische Union erstellten Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen 

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union8. Darüber hinaus sollten bei 

Strafverfahren, die spezifische Garantien für die betroffenen Personen erfordern, die 

Verfahrensgarantien für Verdächtige und beschuldigte Personen, die in den 

Richtlinien 2010/64/EU9, 2012/13/EU10, 2013/48/EU11, (EU) 2016/34312, (EU) 

2016/80013 und (EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates14 

verankert sind, ebenfalls von der Umsetzung dieser Richtlinie unberührt bleiben. 

                                                 
7 Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die 

Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und 
Geldbußen (ABl. L 76 vom 22.3.2005, S. 16). 

8 ABl. C 197 vom 12.7.2000, S. 3. 
9 Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in 
Strafverfahren (ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 1). 

10 Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren (ABl. 
L 142 vom 1.6.2012, S. 1). 

11 Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2013 über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in 
Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls 
sowie über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und 
das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während 
des Freiheitsentzugs (ABl. L 294 vom 6.11.2013, S. 1). 

12 Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und 
des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren (ABl. L 65 vom 
11.3.2016, S. 1). 

13 Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die 
Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind (ABl. L 132 vom 
21.5.2016, S. 1). 

14 Richtlinie (EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2016 über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschuldigte 
Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur 
Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls (ABl. L 297 vom 4.11.2016, S. 1). 
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(7) Die Zuständigkeiten und Kompetenzen der nationalen Kontaktstellen sollten klar 

abgegrenzt werden, um sicherzustellen, dass sie nahtlos mit allen Behörden 

zusammenarbeiten, die an den Ermittlungen bei die Straßenverkehrssicherheit 

gefährdenden Verkehrsdelikten beteiligt sind, die in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallen. Die nationalen Kontaktstellen sollten für diese zuständigen 

Behörden stets erreichbar sein und deren Anfragen unverzüglich beantworten. Dies 

sollte unabhängig von der Art des Delikts oder dem rechtlichen Status der 

zuständigen Behörde sowie insbesondere unabhängig davon, ob die zuständige 

Behörde über nationale, subnationale oder lokale Zuständigkeiten verfügt, der Fall 

sein. 

(8) Die Grundlagen des mit der Richtlinie (EU) 2015/413 eingerichteten Systems für den 

grenzüberschreitenden Informationsaustausch haben sich als wirksam erwiesen. 

Allerdings sind weitere Verbesserungen und Anpassungen erforderlich, um Probleme 

zu beheben, die durch fehlende, fehlerhafte oder ungenaue Daten bedingt sind. Daher 

sollten den Mitgliedstaaten weitere Verpflichtungen auferlegt werden, bestimmte 

Daten in die einschlägigen Datenbanken einzupflegen und auf dem neuesten Stand 

zu halten, um den Informationsaustausch wirksamer zu gestalten. 

(9) Eine Reihe von Mitgliedstaaten stehen derzeit vor dem Phänomen, dass 

schwerwiegende Verkehrsdelikte mit in anderen Mitgliedstaaten gemieteten 

Fahrzeugen begangen werden. Wenn Fahrer solcher Mietwagen ein 

Verkehrsdelikt begangen haben, entgehen sie einer Strafe, da sie Unterschiede in 

den Vorschriften zwischen einem Mitgliedstaat und einem anderen sowie Mängel 

im Hinblick auf den Informationsaustausch und die Amtshilfe ausnutzen können. 
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(10) Die nationale Kontaktstelle des Deliktsmitgliedstaats sollte ▌die Möglichkeit haben, 

automatisierte Suchen in Fahrzeugregistern durchzuführen, um Daten über Endnutzer 

von Fahrzeugen abzurufen, sofern solche Informationen vorhanden sind. Darüber 

hinaus sollte eine Speicherfrist für die Daten zur Identität der früheren Eigentümer, 

Halter und Endnutzer der Fahrzeuge festgelegt werden, um den Behörden die für die 

Ermittlungen erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. 

(11) Die Übermittlung des Antrags auf Offenlegung von Fahrzeugzulassungsdaten und 

der Austausch der Datenelemente in grenzüberschreitenden Fällen sollten über ein 

einziges elektronisches System erfolgen. Daher sollte die automatisierte Suchabfrage 

von Fahrzeugzulassungsdaten gemäß der Richtlinie (EU) 2015/413 – aufbauend auf 

dem bereits bestehenden technischen Rahmen – nur über die Nutzung der streng 

gesicherten Software-Anwendung des Europäischen Fahrzeug- und 

Führerscheininformationssystems (Eucaris) und geänderte Versionen dieser Software 

erfolgen. Diese Software-Anwendung sollte einen zügigen, kosteneffizienten, 

sicheren und zuverlässigen Austausch spezifischer Fahrzeugzulassungsdaten 

zwischen den Mitgliedstaaten ermöglichen und somit die Effizienz der Ermittlungen 

erhöhen. Die Mitgliedstaaten sollten keine Informationen über andere Wege 

austauschen, die weniger kosteneffizient wären und den Schutz der übermittelten 

Daten möglicherweise nicht gewährleisten könnten. Beim Austausch von 

Fahrzeugzulassungsdaten könnten die zuständigen Behörden auf ungewöhnliche 

Anfragen stoßen, die zu einem Verdacht auf Missbrauch des 

Informationsaustauschverfahrens führen und geeignete Maßnahmen seitens der 

zuständigen Behörden erforderlich machen könnten. Solche ungewöhnlichen 

Anfragen können insbesondere Ersuchen sein, die hinsichtlich ihrer Häufigkeit 

oder ihrem Inhalt unüblich sind, plötzlich erfolgen oder nur bestimmte Straftaten 

betreffen. Die Mitgliedstaaten sollten Eucaris speziell für automatisierte Abfragen 

von Fahrzeugzulassungsdaten und die Amtshilfe bei der Ermittlung der 

betroffenen Person, die Amtshilfe bei der Zustellung des Verkehrsdeliktbescheids 

und der Folgedokumente sowie die Amtshilfe bei Durchsetzungsmaßnahmen 

nutzen. 
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(12) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Bestimmungen über die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden Suchen sollten 

der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Es sollten jedoch 

Übergangsmaßnahmen für den automatisierten Austausch von 

Fahrzeugzulassungsdaten auf der Grundlage des bestehenden elektronischen Systems 

getroffen werden, um bis zum Inkrafttreten dieser Vorschriften einen nahtlosen 

Datenaustausch zu gewährleisten. 

(13) In Fällen, in denen die betroffene Person anhand der aus dem Fahrzeugregister 

erlangten Informationen nicht mit der Sicherheit ermittelt werden kann, die nach den 

Rechtsvorschriften des Deliktsmitgliedstaats erforderlich ist, sollten die 

Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um die Identität der betroffenen Person 

festzustellen. Zu diesem Zweck sollte ein Amtshilfeverfahren eingeführt werden, das 

darauf abzielt, die betroffene Person zu ermitteln, entweder durch ein Ersuchen um 

Bestätigung auf der Grundlage von Informationen, die sich bereits im Besitz der 

zuständigen Behörde des Deliktsmitgliedstaats befinden, oder durch ein Ersuchen 

um gezielte Ermittlungen durch die einschlägigen zuständigen Behörden des 

Zulassungsmitgliedstaats oder des Wohnsitzmitgliedstaats. 
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(14) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten ein elektronisches 

Standardformular für das Ersuchen und die Antwort darauf verwenden, um die 

von der zuständigen Behörde des Deliktsmitgliedstaats angeforderten zusätzlichen 

Informationen bereitzustellen, die für die Ermittlung der betroffenen Person 

erforderlich sind. Die Mitgliedstaaten sollten ihre nationalen Kontaktstellen 

nutzen, um eine streng gesicherte und effiziente Übermittlung sowohl des 

ausgehenden Amtshilfeersuchens als auch der eingehenden Antwort darauf zu 

ermöglichen. Die angeforderten Informationen müssen unverzüglich und in jedem 

Fall innerhalb der in dieser Richtlinie genannten Fristen eingeholt werden. Bei 

der Einholung der Informationen und der Beantwortung des Ersuchens trägt der 

ersuchte Mitgliedstaat sowohl dem Erfordernis einer rechtzeitigen 

Benachrichtigung der betreffenden Person Rechnung als auch dem Erfordernis, 

dass der ersuchende Mitgliedstaat die erforderlichen Schritte rechtzeitig 

unternehmen kann, insbesondere in Bezug auf die Verjährungsfristen nach den 

nationalen Rechtsvorschriften des ersuchenden Mitgliedstaats. 

(15) Die Gründe, aus denen die Amtshilfe bei der Ermittlung der betroffenen Person von 

der zuständigen Behörde des Zulassungs- oder Wohnsitzmitgliedstaats abgelehnt 

werden kann, sollten ausgeführt werden. Insbesondere sollten Garantien eingeführt 

werden, um zu verhindern, dass die Identität geschützter Personen, z. B. geschützter 

Zeugen, im Rahmen dieser Verfahren offengelegt wird. 
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(16) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, nationale Verfahren zur 

Ermittlung der betroffenen Person zu nutzen, die sie anwenden würden, wenn das 

die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Delikt von einer gebietsansässigen Person 

begangen worden wäre. Die Rechtssicherheit in Bezug auf die Anwendbarkeit 

spezifischer Maßnahmen, die im Rahmen solcher Verfahren getroffen werden, sollte 

verbessert werden, insbesondere in Bezug auf Dokumente, die ein Einräumen oder 

Abstreiten der Begehung des Delikts erfordern, oder in Bezug auf die Verpflichtung 

der betroffenen Personen zur Zusammenarbeit bei der Ermittlung der betroffenen 

Person. Da diese Maßnahmen für die betroffenen Personen die gleiche 

Rechtswirkung haben sollten wie in innerstaatlichen Fällen, sollten für diese 

Personen auch dieselben Standards in Bezug auf Grund- und Verfahrensrechte 

gelten. 

(17) Wenn das Unionsrecht oder das nationale Recht der Mitgliedstaaten ausdrücklich 

den Zugang zu oder die Möglichkeit des Austauschs von Informationen aus anderen 

nationalen Datenbanken oder Datenbanken der Union für die Zwecke der Richtlinie 

(EU) 2015/413 vorsieht, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 

Informationen auch aus solchen Datenbanken auszutauschen, wobei die Grundrechte 

gebietsfremder Fahrer zu achten sind. 

(18) Die betroffene Person ist möglicherweise weder mit der Rechtsordnung des 

Deliktsmitgliedstaats vertraut noch spricht sie dessen Amtssprache(n), weshalb ihre 

Verfahrens- und Grundrechte besser gewahrt werden sollten. Um dieses Ziel zu 

erreichen, sollten verbindliche Mindestanforderungen für den Inhalt des 

Verkehrsdeliktbescheids festgelegt und das derzeitige Musterformblatt für ein 

Informationsschreiben mit lediglich grundlegenden Informationen gemäß Anhang II 

der Richtlinie (EU) 2015/413 nicht mehr verwendet werden. 
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(19) Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Sanktionen für die in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)2015/413 fallenden Delikte nicht nur 

Geldstrafen oder Geldbußen, sondern etwa auch Beschränkungen der Fahrerlaubnis 

nach sich ziehen können, sollte der Verkehrsdeliktbescheid mindestens für 

juristische Laien verständlich formuliert sein und detaillierte Informationen über 

die rechtliche Einstufung und die rechtlichen Folgen des Delikts enthalten. Das 

Verteidigungsrecht sollte auch dadurch gestärkt werden, dass detaillierte 

Informationen darüber bereitgestellt werden, wo, wann und wie diese Rechte ▌im 

Deliktsmitgliedstaat ausgeübt werden können. In dieser Hinsicht sollten 

gebietsfremde Fahrer ausreichend Zeit erhalten, um einen Rechtsbehelf, zum 

Beispiel Berufung, einzulegen. Gegebenenfalls sollten auch Abwesenheitsverfahren 

beschrieben werden, da die betroffene Person nicht unbedingt in den 

Deliktsmitgliedstaat zurückkehren wird, um sich an dem Verfahren zu beteiligen. 

Zahlungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Abmilderung der Sanktionen sollten 

ebenso leicht verständlich dargelegt werden, um Anreize für eine freiwillige 

Zusammenarbeit zu schaffen. Da der Verkehrsdeliktbescheid das erste Dokument 

sein sollte, das die betroffene Person erhält, sollte er schließlich die Informationen 

gemäß Artikel 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 

des Rates15, die gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d Informationen darüber 

umfassen sollten, aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen, und 

die Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates16 enthalten. Diese Informationen sollten im 

Verkehrsdeliktbescheid entweder direkt oder in Form eines Verweises auf den Ort, 

an dem sie abgerufen werden können, angegeben werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten den Straßenverkehrsteilnehmern die Überprüfung der Echtheit der 

Verkehrsdeliktbescheide und Folgedokumente erleichtern. Dazu sollten sie 

                                                 
15 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

16 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 
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einander und der Kommission auf sicherem Wege die Muster für die von ihren 

Behörden in grenzüberschreitenden Fällen auszustellenden 

Verkehrsdeliktbescheide und Muster für die Folgedokumente zugänglich machen. 

Die Mitgliedstaaten sollten einander auch mitteilen, welche zuständigen Behörden 

zum Ausstellen der genannten Dokumente berechtigt sind. 
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(20) Werden gebietsfremde Personen bei einer Verkehrskontrolle kontrolliert und 

daraufhin Folgemaßnahmen im Zusammenhang mit der Begehung eines die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikts eingeleitet, so sollte der 

Verkehrsdeliktbescheid an den gebietsfremden Fahrer gesandt werden. In Fällen 

einer Kontrolle vor Ort im Zusammenhang mit der Begehung eines die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikts, in denen die zuständige 

Behörde die Sanktion für das begangene Delikt vor Ort durchgesetzt hat, indem sie 

den Fahrer zur Zahlung vor Ort veranlasst hat, sollten dem Fahrer vor Ort nur 

bestimmte wesentliche Elemente ausgehändigt werden. 

(21) Um sicherzustellen, dass tatsächlich die betroffene Person den 

Verkehrsdeliktbescheid und etwaige Folgedokumente erhält, und um eine 

irrtümliche Beteiligung nicht betroffener Dritter zu vermeiden, sollten Vorschriften 

für die Zustellung von Dokumenten festgelegt werden. 

(22) In Fällen, in denen es nicht möglich ist, Dokumente per Post, per Einschreiben mit 

Rückschein, per Einschreiben oder über gleichwertige elektronische Mittel zu 

übermitteln, sollte die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats die Möglichkeit 

haben, sich auf die zuständige Behörde des Zulassungs- oder Wohnsitzmitgliedstaats 

zu berufen, um die Zustellung der Schriftstücke und Mitteilungen an die betroffene 

Person nach dessen nationalen Rechtsvorschriften über die Zustellung von 

Schriftstücken vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten sollten ihre nationalen 

Kontaktstellen nutzen, um eine gesicherte und effiziente Übermittlung sowohl des 

ausgehenden Ersuchens um Zustellung der Verfahrensunterlagen als auch der 

eingehenden Antwort darauf zu ermöglichen. 
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(23) Sowohl der Verkehrsdeliktbescheid als auch etwaige Folgedokumente sollten in der 

Sprache des Zulassungsdokuments des Fahrzeugs übermittelt werden. In den Fällen, 

in denen ein Verkehrsdeliktbescheid und andere Folgedokumente in einer Sprache 

übermittelt werden, die der Empfänger nicht versteht, sollte die betroffene Person 

beantragen dürfen, die Folgedokumente in einer anderen EU-Amtssprache ihrer 

Wahl, die nicht die Sprache des Zulassungsdokuments des Fahrzeugs ist, zu 

erhalten. Die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaat sollte diesen Antrag 

bewilligen. 

▌ 

(24) Für den Fall, dass die zuständigen Behörden des Deliktsmitgliedstaats die 

Sprachstandards und die Vorschriften für die Zustellung von Schriftstücken und ihre 

jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften nicht einhalten, sollte eine wirksame 

rechtliche Überprüfung vorgesehen werden. 
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(25) Um missbräuchliche Praktiken wie diejenigen, die während der Umsetzung der 

vorherigen Richtlinie aufgetreten sind, zu verhindern und um die Grundrechte der 

Bürgerinnen und Bürger zu schützen, die von den durch diese Richtlinie 

eingeführten grenzüberschreitenden Verfahren betroffen sind, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre für die Umsetzung dieser Richtlinie 

zuständigen Behörden und nationalen Kontaktstellen den ihnen übertragenen 

Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen, ohne die in privatem Eigentum 

stehenden oder privat betriebenen juristischen Personen mit den Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Richtlinie zu beauftragen. Insbesondere 

das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten der von diesen Verfahren 

betroffenen Personen, das Recht auf eine gute Verwaltung, das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren sowie das Recht auf 

Unschuldsvermutung und das Recht auf Verteidigung sowie das ordnungsgemäße 

Funktionieren des mit dieser Richtlinie eingerichteten Mechanismus für den 

grenzüberschreitenden Informationsaustausch erfordern, dass nur die benannten 

zuständigen nationalen Behörden in der Lage sein sollten, diese Verfahren 

einzuleiten, durchzuführen und durchzusetzen. Dies sollte die Möglichkeit der 

zuständigen Behörden unberührt lassen, technische Unterstützungsleistungen in 

Anspruch zu nehmen, die von in privatem Eigentum stehenden oder privat 

betriebenen juristischen Personen erbracht werden, wie Postdienste, den Bau oder 

die Wartung der Radargeräte oder Drogen- oder Alkoholanalysen durch private 

Laboratorien. Ein Übergangszeitraum von zwei Jahren sollte es den 

Mitgliedstaaten, die bei der Umsetzung dieser Richtlinie auf die in privatem 

Eigentum stehenden oder privat betriebenen juristischen Personen 

zurückgegriffen haben, ermöglichen, sicherzustellen, dass ihre zuständigen 

Behörden voll funktionsfähig und in der Lage sind, die grenzüberschreitenden 

Austauschverfahren unter uneingeschränkter Einhaltung der Vorschriften dieser 

Richtlinie abzuwickeln. 
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(26) Es muss hervorgehoben werden, dass ein erhebliches Problem der 

Nichtdurchsetzung bei Verkehrsdelikten, die von Gebietsfremden begangen 

wurden, besteht und dass Änderungen des Artikels 1 des Rahmenbeschlusses 

2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des 

Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen in 

der durch den Rahmenbeschluss 2009/299/JI geänderten Fassung, in dem die 

Definition einer Entscheidung festgelegt ist, möglicherweise nicht ausreichen, um 

dieses Problem wirksam zu bewältigen. 

(27) Da der Rahmenbeschluss 2005/214/JI nicht auf die massenhafte Bearbeitung von 

die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten zugeschnitten ist, 

die mit geringfügigen Geldstrafen oder Geldbußen, die oft als 

Ordnungswidrigkeiten eingestuft werden, belegt sind, und um die 

Gleichbehandlung von gebietsansässigen und gebietsfremden Fahrern zu 

gewährleisten, sollten in dieser Richtlinie spezifische Bestimmungen zur 

Bereitstellung von Amtshilfe festgelegt werden, um Verwaltungsentscheidungen 

über Bußgelder für Verkehrsdelikte grenzüberschreitend durchzusetzen. 

(28) Die Mitgliedstaaten sollten gemäß dieser Richtlinie die Möglichkeit haben, 

Verwaltungsentscheidungen über Bußgelder für Verkehrsdelikte 

grenzüberschreitend durchzusetzen, um die Gleichbehandlung gebietsansässiger 

und gebietsfremder Fahrer zu gewährleisten. Dies steht der Anwendung des 

Rahmenbeschlusses 2005/214/JI nicht entgegen. 
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(29) Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Lösungen für 

den grenzüberschreitenden elektronischen Zugang zu Registern für 

Verkehrsdelikte prüfen, die von den nationalen Behörden verwaltet werden, um zu 

beurteilen, wie der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu ihren Bescheiden 

verbessert werden kann. 

(30) Der Umfang der Informationen, die die Mitgliedstaaten der Kommission übermitteln, 

sollte auf Elemente ausgeweitet werden, die in engem Zusammenhang mit dem Ziel 

der Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit stehen. Dies sollte auch Informationen 

über die Zahl der die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikte 

durch Fahrer von in Drittländern zugelassenen Fahrzeugen umfassen, die von der 

zuständigen Behörde festgestellt wurden, damit die Kommission ▌ den Sachstand in 

den Mitgliedstaaten analysieren und Initiativen auf einer soliden Faktengrundlage 

vorschlagen kann. Um den zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Behörden der 

Mitgliedstaaten auszugleichen und die Berichterstattung mit dem 

Evaluierungszeitplan der Kommission in Einklang zu bringen, sollte der 

Berichtszeitraum verlängert werden. Es sollte ein Übergangszeitraum gewährt 

werden, damit der laufende zweijährige Berichtszeitraum zu Ende geführt werden 

kann. 
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(31) Um die Ziele des EU-Politikrahmen für die Straßenverkehrssicherheit im 

Zeitraum 2021 bis 2030 – die nächsten Schritte auf dem Weg zur „Vision Null 

Straßenverkehrstote“ zu erreichen, könnte erwogen werden, wie gegen die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte vorgegangen werden 

kann, die von Fahrern von in Drittländern zugelassenen Fahrzeugen begangen 

werden. Zu diesem Zweck müssen verschiedene Mittel zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit und des Austauschs von Informationen über die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte zwischen den 

Mitgliedstaaten und Drittländern geprüft werden, sofern den betroffenen Personen 

ein gleichwertiger Schutz gewährt wird und die Vorschriften für die Übermittlung 

personenbezogener Daten an Drittländer eingehalten werden. Es sollten auch 

maßgeschneiderte digitale Lösungen geprüft werden. Dies würde das Recht der 

Mitgliedstaaten unberührt lassen, bilaterale oder multilaterale Übereinkünfte mit 

Drittländern über die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten zu schließen. Diese 

Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, bilaterale oder 

multilaterale Übereinkünfte mit anderen Mitgliedstaaten zu schließen, sofern diese 

Übereinkünfte die in dieser Richtlinie festgelegten Verfahren übertreffen und 

helfen, sie weiter zu vereinfachen oder zu erleichtern. 

(32) Da Daten zur Ermittlung eines Zuwiderhandelnden personenbezogene Daten im 

Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 darstellen 

und der Rechtsrahmen der Union für die Verarbeitung personenbezogener Daten seit 

der Annahme der Richtlinie (EU) 2015/413 erheblich geändert wurde, sollten die 

Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten an den neuen 

Rechtsrahmen angepasst werden. 
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(33) Gemäß Artikel 62 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 überprüft die Kommission 

andere Rechtsakte der Union über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen Behörden für die in Artikel 1 Absatz 1 jener Richtlinie genannten 

Zwecke, um festzustellen, inwieweit eine Anpassung an die genannte Richtlinie 

notwendig ist, und gegebenenfalls die erforderlichen Vorschläge zur Änderung 

dieser Rechtsakte zu unterbreiten, damit ein einheitliches Vorgehen beim Schutz 

personenbezogener Daten innerhalb des Anwendungsbereichs jener Richtlinie 

gewährleistet ist. Bei dieser Überprüfung17 ist die Richtlinie (EU) 2015/413 als einer 

der zu ändernden Rechtsakte ermittelt worden. Daher sollte klargestellt werden, dass 

die Verarbeitung personenbezogener Daten auch im Einklang mit der Richtlinie (EU) 

2016/680 erfolgen sollte, wenn die Verarbeitung in ihren sachlichen und 

persönlichen Anwendungsbereich fällt. 

(34) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Richtlinie (EU) 2015/413 

sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie (EU) 2016/680 

und der Verordnung (EU) 2018/172518 innerhalb ihres jeweiligen 

Anwendungsbereichs erfolgen. 

                                                 
17 COM(2020) 262 final 
18 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(35) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungstätigkeiten, die zur Feststellung der 

Identität der betroffenen Person und zur Übermittlung des Verkehrsdeliktbescheids 

und der Folgedokumente an die betroffenen Personen erforderlich sind, ist in der 

Richtlinie (EU) 2015/413 im Einklang mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e und 

gegebenenfalls Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 8 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 festgelegt. Im Einklang mit diesen Vorschriften schafft die 

vorliegende Richtlinie die Rechtsgrundlage für die Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten, personenbezogene Daten zum Zwecke der Amtshilfe bei der 

Ermittlung der Personen zu verarbeiten, die für die die Straßenverkehrssicherheit 

gefährdenden Verkehrsdelikte gemäß der vorliegenden Richtlinie haftbar sind. 

(36) In einigen Mitgliedstaaten werden die personenbezogenen Daten von betroffenen 

gebietsfremden Personen in einem Servernetz (im Folgenden „Cloud“) gespeichert. 

Unbeschadet der Vorschriften über Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 

sowie über Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und 

Sicherheitsvorfälle gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen 

Parlaments und des Rates19 sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass sie 

einander über Cybersicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit diesen Daten 

unterrichten. 

                                                 
19 Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames 
Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
(EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie) (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 80). 
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(37) Es sollte ein Online-Portal eingerichtet werden, um den Verkehrsteilnehmern in der 

Union umfassende Informationen über die in den Mitgliedstaaten geltenden 

Vorschriften für die Straßenverkehrssicherheit zur Verfügung zu stellen. Diese 

Informationen sollten verständlich und barrierefrei zugänglich sein. Sie sollten 

Informationen zu Rechtsbehelfen enthalten sowie zu den Rechten der von dieser 

Richtlinie betroffenen Personen, einschließlich der Rechte in Bezug auf Sprachen, 

Informationen zu den Datenschutzregeln und den anzuwendenden Sanktionen, 

einschließlich gegebenenfalls die nichtfinanziellen Auswirkungen sowie die 

Regelungen und verfügbaren Mittel für die Zahlung der Bußgelder. Als 

nichtfinanzielle Auswirkungen gelten Strafpunktesysteme oder die Tatsache, dass 

die Begehung eines bestimmten Verkehrsdelikts zu einem Fahrverbot durch einen 

befristeten oder dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis der betroffenen Person 

führen kann. 

(38) Die Kommission sollte Initiativen, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 

der Durchsetzung von die Straßenverkehrssicherheit betreffenden 

Verkehrsvorschriften in der Union verbessern, in angemessener Höhe finanziell 

unterstützen, einschließlich von Informationskampagnen über Unterschiede in der 

Gesetzgebung der verschiedenen Mitgliedstaaten mit besonderem Schwerpunkt auf 

den Nachbarländern in der gesamten Union. 
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(39) Die Mitgliedstaaten sollten sich bemühen sicherzustellen, dass die Einnahmen aus 

Geldstrafen für die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte, die im 

Rahmen dieser Richtlinie durchgesetzt werden, für Maßnahmen zur Verbesserung 

der Straßenverkehrssicherheit und der Transparenz hinsichtlich der Maßnahmen 

zur Straßenverkehrssicherheit genutzt werden. 

(40) Um dem technischen Fortschritt in den betreffenden Bereichen oder Änderungen der 

einschlägigen Rechtsakte der Union Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um den Anhang dieser Richtlinie 

durch Änderung zu aktualisieren. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, im Einklang mit den Grundsätzen durchführt, 

die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 

13. April 201620 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
20 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(41) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung der Richtlinie (EU) 2015/413 zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

um die Verfahren und technischen Spezifikationen einschließlich 

Cybersicherheitsmaßnahmen festzulegen, und zwar für die automatisierte Suche im 

Zusammenhang mit den Ermittlungen bei die Straßenverkehrssicherheit 

gefährdenden Verkehrsdelikten, dem Inhalt des elektronischen Standardformulars für 

das Ersuchen, den Mitteln zur Übermittlung der Informationen im Zusammenhang 

mit dem Amtshilfeersuchen zur Ermittlung der betroffenen Person, dem Inhalt der 

elektronischen Formulare für das Amtshilfeersuchen zur Zustellung des 

Verkehrsdeliktbescheids und der Folgedokumente ▌ sowie der Nutzung und Pflege 

des Portals für den grenzüberschreitenden Austausch von Informationen. Die 

technischen Lösungen sollten an den Europäischen Interoperabilitätsrahmen und die 

einschlägigen Lösungen für ein interoperables Europa angepasst werden, auf die im 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Maßnahmen für ein hohes Maß an Interoperabilität des öffentlichen Sektors in der 

Union (Rechtsakt über ein interoperables Europa)21 Bezug genommen wird. Die 

Durchführungsbefugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden22. 

(42) Die Richtlinie (EU) 2015/413 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(43) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass geeignete und wirksame 

Mechanismen für die Durchsetzung oder die Einziehung der Geldbußen und 

Geldstrafen vorhanden sind. 

                                                 
21 COM(2022) 720 final 
22 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(44) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich ein hohes Schutzniveau für alle 

Straßenverkehrsteilnehmer in der Union und die Gleichbehandlung aller Fahrer zu 

gewährleisten, indem die Amtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten bei 

grenzüberschreitenden Ermittlungen bei die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikten verbessert wird und die Grundrechte von Gebietsfremden – wenn 

die Delikte mit einem in einem anderen Mitgliedstaat als dem Deliktsmitgliedstaat 

zugelassenen Fahrzeug begangen werden – gestärkt werden, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des 

Umfangs und der Wirkungen dieser Richtlinie auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(45) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates23 angehört 

und hat am [TT.MM.JJJJ] eine Stellungnahme abgegeben — 

▌ 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
23 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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Artikel 1 

Die Richtlinie (EU) 2015/413 wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel der Richtlinie erhält folgende Fassung: 

„RICHTLINIE (EU) 2024/... DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom … zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs von 

Informationen und der Amtshilfe zu die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikten“; 

2. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Ziel 

Mit dieser Richtlinie soll allen Straßenverkehrsteilnehmern in der Union ein hohes 

Schutzniveau gewährleistet werden, indem der grenzüberschreitende 

Informationsaustausch über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende 

Verkehrsdelikte und die Durchsetzung von Sanktionen erleichtert werden, wenn 

die Delikte mit einem in einem anderen Mitgliedstaat als dem Deliktsmitgliedstaat 

zugelassenen Fahrzeug begangen werden.“ 
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3. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

„i) Nichteinhaltung eines Sicherheitsabstands zum vorausfahrenden 

Fahrzeug, 

j) gefährliches Überholen, 

k) gefährliches Parken oder Anhalten, 

l) Überfahren einer oder mehrerer durchgezogener ▌ Linien, 

m) Fahren in verbotener Fahrtrichtung, 

n) Nichtbeachtung der Vorschriften über die Bildung und Benutzung von 

Rettungsgassen oder über die Vorfahrt für Notfallfahrzeuge, 

o) Fahren mit einem überladenen Fahrzeug, 

p) Nichtbeachtung der Vorschriften über Zufahrtsbeschränkungen, 

q) Fahrerflucht, 

r) Nichtbeachtung der Vorschriften bei Bahnübergängen.“ 
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b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Diese Richtlinie berührt nicht die Rechte und Pflichten, die sich aus folgenden 

Rechtsakten der Union bzw. folgenden Bestimmungen des Unionsrechts 

ergeben: 

a) Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates*; 

b) Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates**; 

c) Verfahren für die Behandlung von Schriftstücken nach Artikel 5 des vom 

Rat gemäß Artikel 34 des Vertrags über die Europäische Union 

geschlossenen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen 

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union***; 

d) die Bestimmungen über die Rechte von Verdächtigen und beschuldigten 

Personen gemäß den Richtlinien 2010/64/EU****, 2012/13/EU*****, 

2013/48/EU******, (EU) 2016/343*******, (EU) 2016/800******** und 

(EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates*********. 
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_________________ 

* Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von 
Geldstrafen und Geldbußen (ABl. L 76 vom 22.3.2005, S. 16). 

** Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. April 2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen 
(ABl. L 130 vom 1.5.2014, S. 1). 

*** ABl. C 197 vom 12.7.2000, S. 3. 
**** Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen in Strafverfahren (ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 1). 

***** Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in 
Strafverfahren (ABl. L 142 vom 1.6.2012, S. 1). 

****** Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2013 über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in 
Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls sowie über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei 
Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit 
Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs (ABl. L 294 vom 
6.11.2013, S. 1). 

******* Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der 
Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der 
Verhandlung in Strafverfahren (ABl. L 65 vom 11.3.2016, S. 1). 

******** Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für 
Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren 
sind (ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 1). 

********* Richtlinie (EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 2016 über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und 
beschuldigte Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in 
Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls (ABl. L 297 
vom 4.11.2016, S. 1).“ 
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4. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Buchstaben a, j und l erhalten folgende Fassung: 

„a) ‚Fahrzeug‘ jedes Beförderungsmittel, das nach dem Recht des 

Zulassungsmitgliedstaats oder Deliktsmitgliedstaats zulassungspflichtig 

ist, und das normalerweise zur Beförderung von Personen oder Gütern 

auf der Straße verwendet wird. Dies schließt jede Kombination von 

Fahrzeugen oder deren Anhänger mit ein; 

j) ‚unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens‘ die rechtswidrige Benutzung 

eines Teils eines bestehenden dauerhaften oder vorübergehenden 

Straßenabschnitts ▌ im Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; 
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l) ‚nationale Kontaktstelle‘ die Behörden, die für die Zwecke des 

eingehenden oder ausgehenden automatisierten Austauschs von 

Fahrzeugzulassungsdaten gemäß Artikel 4, der eingehenden oder 

ausgehenden Amtshilfeersuchen zur Ermittlung der betroffenen 

Person gemäß Artikel 5c, der eingehenden und ausgehenden 

Amtshilfeersuchen zur Übersendung von Verkehrsdeliktbescheiden 

oder Folgedokumenten an die betroffene Person gemäß Artikel 5e und 

der eingehenden und ausgehenden Amtshilfeersuchen und Antworten 

auf Amtshilfeersuchen zur Durchsetzung bestandskräftiger 

Verwaltungsentscheidungen über Bußgelder für die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte gemäß 

Artikel 5f benannt wurden.“ 

▌ 

b) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„o) ‚Nichteinhaltung eines Sicherheitsabstands zum vorausfahrenden 

Fahrzeug‘ die Nichteinhaltung eines ausreichenden Abstands zum 

vorausfahrenden Fahrzeug ▌ im Sinne des Rechts des 

Deliktsmitgliedstaats; 

p) ‚gefährliches Überholen‘ das Überholen eines anderen Fahrzeugs oder 

Straßenverkehrsteilnehmers in einer Weise, die gegen die geltenden 

Vorschriften über das Überholen verstößt, im Sinne des Rechts des 

Deliktsmitgliedstaats; 
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q) ‚gefährliches Parken‘ das Parken oder Anhalten eines Fahrzeugs in einer 

Weise, die gegen die geltenden Vorschriften über Parken oder Anhalten 

in gefährlicher Weise verstößt, im Sinne des Rechts des 

Deliktsmitgliedstaats. Die Nichtzahlung von Parkgebühren und andere 

ähnliche Delikte gelten nicht als gefährliches Parken; 

r) ‚Überfahren einer oder mehrerer durchgezogener ▌ Linien‘ den 

Fahrspurwechsel durch unrechtmäßiges Überfahren mindestens einer 

durchgezogenen ▌ Linie im Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; 

s) ‚Fahren in verbotener Fahrtrichtung‘ das Fahren mit einem Fahrzeug 

entgegen der festgelegten Verkehrsrichtung im Sinne des Rechts des 

Deliktsmitgliedstaats; 

t) ‚Nichtbeachtung der Vorschriften über die Bildung und Benutzung von 

Rettungsgassen oder über die Vorfahrt für Notfallfahrzeuge‘ die 

Nichteinhaltung der Vorschriften, die es Notfallfahrzeugen wie Polizei-, 

Rettungs- oder Feuerwehrfahrzeugen ermöglichen, durchzufahren und 

zum Notfallort zu gelangen, im Sinne des Rechts des 

Deliktsmitgliedstaats; 
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u) ‚Fahren mit einem überladenen Fahrzeug‘ das Fahren mit einem 

Fahrzeug, das nicht den Anforderungen an die höchstzulässigen 

Gewichte oder die höchstzulässigen Achslasten entspricht, die in den 

nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinie 96/53/EG des Rates oder in den Rechtsvorschriften des 

Deliktsmitgliedstaats für Fahrzeuge oder Beförderungen, für die die 

genannte Richtlinie keine entsprechenden Anforderungen vorsieht, 

festgelegt sind; 

v) ‚Verkehrsdeliktbescheid‘ die erste Mitteilung, die der betroffenen 

Person von der zuständigen Behörde des Deliktsmitgliedstaats 

ausgestellt wird und die mindestens die in Artikel 5 Absatz 2 genannten 

Informationen enthält; 

w) ‚Folgedokumente‘ alle Entscheidungen bzw. alle sonstigen Dokumente, 

die die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats nach dem 

Verkehrsdeliktbescheid im Zusammenhang mit diesem Bescheid oder 

mit dem betreffenden die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikt vor der Phase des Rechtsbehelfs vor einer zuständigen 

Behörde, die zum Erlass rechtsverbindlicher Entscheidungen befugt 

ist, ausfertigt; 
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x) ‚▌ betroffene Person‘ die Person, die nach dem nationalen Recht des 

Deliktsmitgliedstaats als persönlich haftbar für ein die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdendes Verkehrsdelikt nach Artikel 2 

Absatz 1 ermittelt wird, oder der Eigentümer, der Halter, der 

Endnutzer oder der Fahrer des Fahrzeugs, mit dem das die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikt nach Artikel 2 

Absatz 1 begangen wurde, ungeachtet dessen, dass diese Person im 

Einklang mit dem nationalen Recht des Deliktsmitgliedstaats nicht als 

persönlich haftbar ermittelt wurde; 

y) ‚Endnutzer‘ jede ▌ Person, die nicht der Eigentümer oder der Halter des 

Fahrzeugs ist, sondern eine andere im Fahrzeugregister des 

Zulassungsmitgliedstaats eingetragene Person, die dieses Fahrzeug 

rechtmäßig nutzen darf oder für seinen täglichen Betrieb verantwortlich 

ist, insbesondere im Rahmen eines langfristigen Leasing- oder 

Mietvertrags oder als Teil einer Beschäftigten zur Verfügung gestellten 

Fahrzeugflotte; 

z) ‚Wohnsitzmitgliedstaat‘ jeden Mitgliedstaat, bei dem mit hinreichender 

Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass er der Ort des 

gewöhnlichen Aufenthalts der betroffenen Person ist; 
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za) ‚Nichtbeachtung der Vorschriften über Zufahrtsbeschränkungen‘ die 

Nichtbeachtung von Zufahrtsbeschränkungen für bestimmte 

Fahrzeugklassen im Dienste der Straßenverkehrssicherheit in klar und 

sichtbar abgegrenzten Bereichen wie Fußgänger- und Schulzonen 

sowie Fahrradspuren im Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; In 

den folgenden Fällen fallen Verhaltensweisen, die dieser Definition 

entsprechen, nicht unter diese Richtlinie: 

i) Informationen über die Grenzen von Beschränkungen, Verboten 

oder Verpflichtungen mit Geltung in bestimmten Zonen, den 

derzeitigen Zufahrtsstatus und Bedingungen für den Verkehr in 

Zonen mit Zufahrtsbeschränkungen sowie Daten über 

dauerhafte Zufahrtsbeschränkungen wurden nicht gemäß der 

Delegierten Verordnung (EU) 2022/670 der Kommission erstellt 

und über den nationalen Zugangspunkt zugänglich gemacht**; 

ii) Nichtbeachtung der Vorschriften im Zusammenhang mit 

Gebühren und sonstigen Entgelten, die vor der Einfahrt in 

Bereiche mit Zufahrtsbeschränkungen zu zahlen sind; 
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zb) ‚Fahrerflucht‘ eine Situation, in der der Zuwiderhandelnde nach der 

Verursachung eines Unfalls oder einer Verkehrskollision wegfährt, um 

sich den Folgen des Unfalls oder der Verkehrskollision zu entziehen, 

im Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; 

zc) ‚Nichtbeachtung der Vorschriften bei Bahnübergängen‘ das 

Nichtanhalten an einem Bahnübergang oder gefährliches Verhalten 

bei Bahnübergängen im Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; 

zd) ‚zuständige Behörde‘ die Behörde, die verantwortlich ist für die 

Zulassung von Fahrzeugen oder die Registrierung von Fahrern, für 

die Einleitung der Folgemaßnahmen oder die Ermittlungen bei die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten nach 

Artikel 2 Absatz 1 oder die Durchsetzung der einschlägigen 

Sanktionen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten. 

________________ 

* Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der 
höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im 
innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der 
Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im 
grenzüberschreitenden Verkehr (ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 59). 

** Delegierte Verordnung (EU) 2022/670 der Kommission vom 2. Februar 
2022 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bereitstellung EU-weiter 
Echtzeit-Verkehrsinformationsdienste (ABl. L 122 vom 25.4.2022, 
S. 1).“ 
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5. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 3a  

Nationale Kontaktstellen 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere nationale Kontaktstellen für 

a) den automatisierten Austausch von Fahrzeugzulassungsdaten gemäß 

Artikel 4, 

b) die eingehenden und ausgehenden Amtshilfeersuchen und Antworten 

auf Amtshilfeersuchen zur Ermittlung der betroffenen Person gemäß 

Artikel 5c, 

c) die eingehenden und ausgehenden Amtshilfeersuchen und Antworten 

auf Amtshilfeersuchen zur Zustellung des Verkehrsdeliktbescheids 

oder der Folgedokumente an die betroffene Person gemäß Artikel 5e 

und 

d) die eingehenden und ausgehenden Amtshilfeersuchen und Antworten 

auf Amtshilfeersuchen zur Durchsetzung bestandskräftiger 

Verwaltungsentscheidungen über Bußgelder für die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte gemäß 

Artikel 5f. 

Die Befugnisse der nationalen Kontaktstellen richten sich nach dem 

geltenden Recht des betreffenden Mitgliedstaats. 
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(2) Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, dass ihre nationalen Kontaktstellen 

untereinander zusammenarbeiten, damit alle erforderlichen Informationen 

rechtzeitig ausgetauscht werden und damit die in Artikel 5c Absätze 4 und 7 

sowie Artikel 5a Absatz 2 festgelegten Fristen eingehalten werden.“ 

6. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4  

Verfahren für den Austausch von Fahrzeugzulassungsdaten und die Amtshilfe 

zwischen den Mitgliedstaaten 

(1) Für Ermittlungen bei die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikten gemäß Artikel 2 Absatz 1, die im Hoheitsgebiet des 

Deliktsmitgliedstaats festgestellt wurden, gestattet der 

Zulassungsmitgliedstaat den nationalen Kontaktstellen des 

Deliktsmitgliedstaats Zugang zu den folgenden nationalen 

Fahrzeugzulassungsdaten unter Gewährung der Befugnis zur Durchführung 

einer automatisierten Suche: 

a) Daten zum Fahrzeug; 

b) Daten zu Haltern und – sofern verfügbar – zu Eigentümern und zu den 

Endnutzern der Fahrzeuge ▌. 
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Die Elemente der in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Daten, die 

zur Durchführung der Suche erforderlich sind, sind im Anhang aufgeführt. 

Eine Suche in Form einer ausgehenden Anfrage wird von der zuständigen 

Behörde des Deliktsmitgliedstaats unter Verwendung eines vollständigen 

amtlichen Kennzeichens durchgeführt. Die zuständige Behörde des 

Deliktsmitgliedstaats stellt ferner sicher, dass jede ausgehende Anfrage den 

Namen der zuständigen Behörde, die die Anfrage stellt, den Benutzernamen 

der Person, die die Anfrage bearbeitet, und die Fallnummer der Anfrage 

enthält. 

(1a) Um im Falle von Verkehrsdelikten gemäß Artikel 2 Absatz 1 gegebenenfalls 

festzustellen, ob ein einschlägiges Verkehrsdelikt mit einem Fahrzeug 

begangen wurde, kann die zuständige Behörde zunächst über ihre nationale 

Kontaktstelle Zugang ausschließlich zu den in Abschnitt 2 Teil II des 

Anhangs enthaltenen technischen Fahrzeugdaten beantragen. Wird 

festgestellt, dass ein Delikt begangen wurde, so kann die zuständige Behörde 

anschließend über ihre nationale Kontaktstelle Zugang zu den in Abschnitt 2 

Teile III, IV, V und VI des Anhangs enthaltenen personenbezogenen Daten 

zu der betroffenen Person beantragen. 
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(1b) Der Deliktsmitgliedstaat verwendet die Daten, die er im Zuge von 

Ermittlungen bei die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikten gemäß Artikel 2 Absatz 1 erlangt hat, um festzustellen, wer 

für diese die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikte im 

Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats persönlich haftbar ist. 

▌ 

(4) Die nationale Kontaktstelle des Zulassungsmitgliedstaats stellt sicher, dass 

mindestens in den folgenden Fällen eine spezifische Meldung zurückgesandt 

wird, in der mitgeteilt wird, dass zum Zeitpunkt des Delikts 

a) das Fahrzeug als verschrottet gemeldet war; 

b) das Fahrzeug in einem nationalen Register als gestohlen registriert 

war; 

c) das amtliche ▌ Kennzeichen des Fahrzeugs in einem nationalen 

Register als gestohlen registriert war; 

d) im nationalen Fahrzeugregister keine Informationen über ein 

zugelassenes Fahrzeug zu finden waren; 

e) sich die Sucheingabe aufgrund einiger nationaler Syntax-

Anforderungen als nicht korrekt herausgestellt hat; 
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f) die Informationen nicht offengelegt werden dürfen, weil die 

angeforderten Informationen die Identität einer nach dem nationalen 

Recht des Zulassungsmitgliedstaats geschützten Person offenbaren 

würden. 

▌ 

(8a) Die nationale Kontaktstelle des Zulassungsmitgliedstaats stellt sicher, dass 

keine anderen personenbezogenen Datenelemente mitgeteilt werden als 

diejenigen, die sich auf das begangene Delikt beziehen. 

(8b) Der Deliktsmitgliedstaat stellt sicher, dass nur seine zuständigen Behörden 

Zugang zum Austausch von Fahrzeugzulassungsdaten über ihre nationalen 

Kontaktstellen haben. 

(8c) Für die Amtshilfe gemäß den Artikeln 5c, 5e bzw. 5f stellen die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten sicher, dass jedes Amtshilfeersuchen den 

Namen der zuständigen Behörde, die die Anfrage stellt, den Benutzernamen 

der Person, die die Anfrage bearbeitet, und die Fallnummer der Anfrage 

enthält.“ 
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7. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 4a  

Nationale Fahrzeugregister 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Abschnitt 2 Teile I, II und IV 

des Anhangs aufgeführten Datenelemente aktuell sind, wenn sie in ihren 

nationalen Fahrzeugregistern verfügbar sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten bewahren für die Zwecke dieser Richtlinie die in 

Abschnitt 2 Teile IV und V des Anhangs genannten Datenelemente – sofern 

verfügbar – nach einer Änderung des Eigentümers, des Halters oder des 

Endnutzers des betreffenden Fahrzeugs im Sinne des Rechts des 

Mitgliedstaats für mindestens zwölf Monate und nicht länger als notwendig 

im nationalen Fahrzeugregister auf.“ 

8. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5  

Verkehrsdeliktbescheid zu den die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikten 

(1) Die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats beschließt, ob sie in Bezug 

auf die die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikte gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Folgemaßnahmen einleitet. 

Beschließt die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats, solche 

Maßnahmen einzuleiten, so unterrichtet sie die betroffene Person mittels eines 

Verkehrsdeliktbescheids und unter Einhaltung der in Artikel 5a Absatz 2 

genannten Frist über das die Straßenverkehrssicherheit gefährdende 

Verkehrsdelikt und gegebenenfalls über den Beschluss, Folgemaßnahmen 

einzuleiten. 

Der Verkehrsdeliktbescheid kann anderen als den in Unterabsatz 2 genannten 

Zwecken dienen, die für die Durchsetzung erforderlich sind, wie etwa einer 

Aufforderung zur Offenlegung der Identität und der Anschrift der haftbaren 

Person, einer Anfrage, ob die betroffene Person die Begehung des Delikts 

zugibt oder abstreitet, oder einer Zahlungsaufforderung. 
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(2) Der Verkehrsdeliktbescheid enthält mindestens 

a) einen Hinweis darauf, dass der Verkehrsdeliktbescheid für die Zwecke 

dieser Richtlinie ausgestellt wurde; 

b) den Namen, die Postanschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-

Adresse der zuständigen Behörde des Deliktsmitgliedstaats; 

c) alle relevanten Informationen über das die Straßenverkehrssicherheit 

gefährdende Verkehrsdelikt, insbesondere Daten zu dem Fahrzeug, mit 

dem das Delikt begangen wurde, einschließlich des amtlichen 

Fahrzeugkennzeichens, den Ort, das Datum und die Uhrzeit des Delikts, 

die Art des Delikts, eine genaue Angabe der verletzten 

Rechtsvorschriften und gegebenenfalls Angaben zu dem Aufnahmegerät, 

mit dem das Delikt festgestellt wurde; 

d) ausführliche Informationen über die rechtliche Einstufung des die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikts sowie die 

geltenden Sanktionen und sonstigen Rechtsfolgen des betreffenden 

Verkehrsdelikts einschließlich Informationen über den Entzug der 

Fahrerlaubnis (auch über Strafpunkte oder andere Beschränkungen der 

Fahrerlaubnis) nach dem nationalen Recht des Deliktsmitgliedstaats; 
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e) ausführliche Informationen darüber, wo und wie die Verteidigungsrechte 

wahrgenommen oder ein Rechtsbehelf gegen den Beschluss, das die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikt zu verfolgen, 

eingelegt werden kann, auch über die Voraussetzungen für die 

Zulässigkeit eines solchen Rechtsbehelfs und die Frist für dessen 

Einlegung, sowie darüber, ob und unter welchen Bedingungen 

Abwesenheitsverfahren Anwendung finden, jeweils nach dem nationalen 

Recht des Deliktsmitgliedstaats; 

f) gegebenenfalls Angaben zu Maßnahmen, die zur Ermittlung der 

betroffenen Person gemäß Artikel 5d ergriffen wurden, und zu den 

Folgen der Nichtzusammenarbeit; 

g) gegebenenfalls den Namen, die Anschrift und die internationale 

Kontonummer (IBAN) der Behörde, bei der eine Geldbuße oder 

Geldstrafe beglichen werden kann, sowie ausführliche Informationen 

über die Zahlungsfrist und über praktikable alternative und barrierefreie 

Zahlungsmethoden, insbesondere spezifische Software-Anwendungen, 

sofern diese Methoden sowohl für Gebietsansässige als auch für 

Gebietsfremde zugänglich sind; 
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h) klare und umfassende Informationen über die geltenden 

Datenschutzvorschriften, die Rechte der betroffenen Personen, einen 

Hinweis darauf, wo ▌ die gemäß Artikel 13 der Richtlinie (EU) 

2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates, – einschließlich 

Informationen über die Quelle der personenbezogenen Daten – oder 

gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates bereitgestellten Informationen 

abgerufen werden können, oder einen Hinweis darauf, dass die 

allgemein geltenden Datenschutzvorschriften auf dem in Artikel 8 der 

vorliegenden Richtlinie genannten Portal verfügbar sind; 

i) gegebenenfalls ausführliche Informationen darüber, ob und wie die 

Sanktionen für die Delikte gemäß Artikel 2 Absatz 1 abgemildert werden 

können, auch durch die vorzeitige Begleichung einer Geldbuße oder 

Geldstrafe; 

j) gegebenenfalls während des in Artikel 5h Absatz 2 genannten 

Übergangszeitraums einen eindeutigen Hinweis, wonach die 

übermittelnde private ▌ Einrichtung vom Deliktsmitgliedstaat gemäß 

Artikel 5h ermächtigt ist, und eine genaue Aufschlüsselung der 

geforderten Beträge unter Angabe der jeweiligen Rechtsgrundlage; 

ja) einen Link und, sofern möglich, einen QR-Code zu dem in Artikel 8 

genannten Portal. 
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(3) Falls ein gebietsfremder Fahrer bei einer Verkehrskontrolle vor Ort überprüft 

wurde und die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats die Sanktion für 

das begangene Delikt nicht vor Ort durchgesetzt hat, stellt diese zuständige 

Behörde sicher, dass der gebietsfremde Fahrer den in Absatz 2 genannten 

Verkehrsdeliktbescheid erhält. Dieser Verkehrsdeliktbescheid wird gemäß 

Artikel 5a Absatz 2 dem gebietsfremden Fahrer übermittelt. 

(3a) Falls ein gebietsfremder Fahrer bei einer Verkehrskontrolle vor Ort 

überprüft wurde und die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats die 

Sanktion für das begangene Delikt vor Ort durchgesetzt hat, stellt diese 

zuständige Behörde sicher, dass der gebietsfremde Fahrer mindestens die 

folgenden Informationen erhält: 

a) eine Quittung der finanziellen Transaktion oder einen Bescheid über 

eine innerhalb einer bestimmten Frist zu zahlende Geldbuße oder 

Geldstrafe; 

b) Kontaktinformationen der zuständigen Behörde; 

c) Informationen zu den begangenen Delikten und, sofern relevant, dazu, 

wie die Vorschriften zukünftig eingehalten werden können; 

d) sofern möglich einen Link oder einen QR-Code zu dem in Artikel 8 

genannten Portal. 
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Diese Informationen werden in einer der Amtssprachen des 

Deliktsmitgliedstaats oder einer anderen von der zuständigen Behörde für 

geeignet erachteten EU-Amtssprache bereitgestellt. 

(4) Auf Antrag betroffener Personen und gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften stellt die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats den 

Zugang zu allen ▌ Informationen im Besitz der zuständigen Behörde des 

Deliktsmitgliedstaats im Zusammenhang mit den Ermittlungen bei einem die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikt gemäß Artikel 2 

Absatz 1 sicher. Der Deliktsmitgliedstaat kann den Antrag auf Erhalt solcher 

Informationen als Antrag auf Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die 

verhängte Sanktion ansehen; in diesem Fall muss er die betroffene Person 

im Verkehrsdeliktbescheid auf klare und prägnante Weise darüber sowie 

über die rechtlichen und verfahrenstechnischen Auswirkungen eines solchen 

Antrags unterrichten. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Beginn der Fristen, in denen 

Gebietsfremde ihren Anspruch auf Rechtsbehelf oder die Abmilderung der 

Sanktionen gemäß Absatz 2 Buchstaben e und i geltend machen können, 

verhältnismäßig ist, um eine wirksame Ausübung dieser Rechte zu 

gewährleisten, und dem Tag der postalischen oder elektronischen Absendung 

oder des postalischen oder elektronischen Eingangs des 

Verkehrsdeliktbescheids oder des amtlichen Beschlusses über die Haftbarkeit 

der betroffenen Person entspricht.“ 

9. Folgende Artikel ▌werden eingefügt: 

„Artikel 5a  

Zustellung des Verkehrsdeliktbescheids und der Folgedokumente 

(1) Die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats übermittelt den ▌ 

betroffenen Personen den Verkehrsdeliktbescheid und die Folgedokumente 

per Post, per Einschreiben mit Rückschein, per Einschreiben oder über 

gleichwertige elektronische Mittel gemäß Kapitel III Abschnitt 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates*24. 
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(2) Die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats stellt sicher, dass der 

Verkehrsdeliktbescheid und etwaige Folgedokumente wie im Recht des 

Deliktsmitgliedstaats vorgesehen übermittelt werden. Der an den Halter, 

Eigentümer oder Endnutzer eines Fahrzeugs gerichtete 

Verkehrsdeliktbescheid wird spätestens elf Monate nach dem Zeitpunkt des 

betreffenden Verkehrsdelikts ausgestellt, falls die automatisierten 

Suchanfragen gemäß Artikel 4 Absatz 1 erfolgreich waren und die 

zuständige Behörde die Identität und die Adresse des Halters, Eigentümers 

oder Endnutzers des Fahrzeugs mit dem Maß an Sicherheit ermitteln konnte, 

das nach den nationalen Rechtsvorschriften erforderlich ist. 
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Waren die automatisierten Suchanfragen gemäß Artikel 4 Absatz 1 nicht 

erfolgreich oder konnte die zuständige Behörde die Identität und die Adresse 

des Halters, Eigentümers oder Endnutzers des Fahrzeugs nicht mit dem Maß 

an Sicherheit ermitteln, das nach den nationalen Rechtsvorschriften 

erforderlich ist, wird der Verkehrsdeliktbescheid spätestens fünf Monate, 

nachdem die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats diese 

Informationen ermittelt hat, ausgestellt. 

(9) Mitgliedstaaten sind dazu angehalten, betroffenen Personen die Möglichkeit 

einzuräumen, das Gerichtsverfahren aus der Ferne per Videoverbindung zu 

verfolgen. 

Artikel 5b  

Übersetzung des Verkehrsdeliktbescheids und der maßgeblichen Folgedokumente 

(1) Beschließt die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats, in Bezug auf die 

Verkehrsdelikte gemäß Artikel 2 Absatz 1 Folgemaßnahmen einzuleiten, so 

stellt sie den Verkehrsdeliktsbescheid und alle maßgeblichen 

Folgedokumente in der Sprache des Zulassungsdokuments des Fahrzeugs 

aus. 

Für die Zwecke dieses Artikels entscheiden die zuständigen Behörden 

darüber, ob ein Folgedokument maßgeblich ist. Die zuständigen Behörden 

müssen jedoch berücksichtigen, dass die betroffene Person die 

Anschuldigungen verstehen und in der Lage sein muss, ihr Recht auf 

Verteidigung in vollem Umfang auszuüben. Dazu gehören insbesondere alle 

Informationen über das Delikt, die Art des begangenen Delikts, die 

verhängte Strafe, die gegen diese Entscheidung verfügbaren Rechtsbehelfe, 

die hierfür vorgesehene Frist und die Angabe der Stelle, bei der der 

Rechtsbehelf einzulegen ist. 

(2) Die zuständigen Behörden entscheiden im konkreten Fall darüber, ob 

etwaige weitere Dokumente maßgeblich sind. 
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(3) Es ist nicht erforderlich, Passagen maßgeblicher Dokumente zu übersetzen, 

die nicht relevant dafür sind, die betroffenen Personen in die Lage zu 

versetzen, Kenntnis von der gegen sie erhobenen Anschuldigung gemäß 

Absatz 1 Unterabsatz 2 zu nehmen. 

(4) Auf Antrag der betroffenen Person muss die zuständige Behörde des 

Deliktsmitgliedstaats der betroffenen Person gestatten, die Folgedokumente 

in einer anderen EU-Amtssprache als der Sprache des Zulassungsdokuments 

des Fahrzeugs zu erhalten. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Übersetzung des 

Verkehrsdeliktbescheids und der Folgedokumente mindestens den 

Qualitätsstandards gemäß Artikel 3 Absatz 9 der Richtlinie 2010/64/EU 

entspricht. 

(6) Der Deliktsmitgliedstaat stellt sicher, dass der Verkehrsdeliktbescheid und 

die Folgedokumente, die den betroffenen Personen zugestellt werden, auf 

Antrag der betroffenen Person, die geltend macht, dass die betreffenden 

Dokumente nicht dem vorliegenden Artikel sowie den Artikeln 5, 5a und 5e 

entsprechen, von der betroffenen zuständigen Behörde wirksam und zügig 

überprüft werden. 

Artikel 5c  

Amtshilfe bei der Ermittlung der betroffenen Person 

(1) Die Mitgliedstaaten leisten einander Amtshilfe, wenn die zuständigen 

Behörden des ▌ Deliktsmitgliedstaats nach Ausschöpfung aller anderen 

ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, insbesondere nachdem sie 

a) eine automatisierte Suche gemäß Artikel 4 Absatz 1 durchgeführt 

haben und 

b) andere Datenbanken, die ausdrücklich im Einklang mit den 

Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten zulässig sind, 

konsultiert haben, 

die betroffene Person weiterhin nicht mit dem Maß an Sicherheit ermitteln 

können, das nach den nationalen Rechtsvorschriften erforderlich ist, um die 

Folgemaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 1 einzuleiten oder durchzuführen. 
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(1a) Die Mitgliedstaaten leisten Amtshilfe gemäß dem vorliegenden Artikel; wenn 

jedoch nach Prüfung der Umstände des Einzelfalls die in Artikel 6 der 

Richtlinie 2014/41/EU festgelegten Bedingungen erfüllt sind, dürfen die 

durch die Richtlinie 2014/41/EU gebundenen Mitgliedstaaten die genannte 

Richtlinie nur untereinander anwenden. 
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(2) Die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats entscheidet, ob sie um 

Amtshilfe ersucht, um zusätzliche Informationen gemäß Absatz 3 

Unterabsatz 2 einzuholen. Das Ersuchen kann nur von einer zuständigen 

Behörde im Einklang mit dem nationalen Recht dieses Mitgliedstaats gestellt 

werden. Die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats verwendet die 

erlangten Daten, um festzustellen, wer für die die Straßenverkehrssicherheit 

gefährdenden Verkehrsdelikte gemäß Artikel 2 Absatz 1 der vorliegenden 

Richtlinie, die im Hoheitsgebiet des Deliktsmitgliedstaats begangen wurden, 

persönlich haftbar ist. 

(3) Hat die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats beschlossen, um 

Amtshilfe gemäß Absatz 1 zu ersuchen, so übermittelt sie über ihre nationale 

Kontaktstelle ▌ der nationalen Kontaktstelle des Zulassungsmitgliedstaats oder 

des Wohnsitzmitgliedstaats ein elektronisch strukturiertes ▌ Ersuchen. 

Die zuständige Behörde des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats kann ersucht werden, 

▌ 

b) die Identität und Anschrift der betroffenen Person im Einklang mit 

dem nationalen Recht festzustellen, unter anderem durch Nutzung 

anderer nationaler Datenbanken wie Führerscheinregister oder 

Melderegister; 
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c) den Eigentümer, Halter oder Endnutzer des Fahrzeugs aufzufordern, 

Informationen zur Identität Anschrift und, wo verfügbar, anderen 

Kontaktinformationen der haftbaren Person gemäß den geltenden 

nationalen Verfahren zu übermitteln, so als wären die Ermittlungen 

von nationalen Behörden angeordnet worden. 

(4) ▌Sofern sie nicht beschließt, einen der in Absatz 7 aufgeführten 

Ablehnungsgründe geltend zu machen, oder die angeforderten Informationen 

nicht eingeholt werden können, holt die zuständige Behörde des Zulassungs- 

oder Wohnsitzmitgliedstaats die angeforderten Informationen gemäß 

Absatz 3 unverzüglich ein. Unverzüglich, spätestens jedoch zwei Monate 

nach dem Tag, an dem die zuständige Behörde des Zulassungs- oder 

Wohnsitzmitgliedstaats die für die Beantwortung des Ersuchens 

erforderlichen Informationen ermittelt hat, beantwortet sie das Ersuchen 

elektronisch über ihre nationale Kontaktstelle. 

▌ 

Die zuständige Behörde des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats befolgt bei der Einholung der zusätzlichen 

Informationen die von der zuständigen Behörde des Deliktsmitgliedstaats 

ausdrücklich erwünschten Formalitäten und Verfahren, soweit diese nicht mit 

den nationalen Rechtsvorschriften unvereinbar sind. 

▌ 
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(7) Die zuständige Behörde des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats kann die Bereitstellung der gemäß Absatz 3 

angeforderten zusätzlichen Informationen ablehnen. Sie darf dies nur tun, wenn 

a) nach dem Recht des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats Immunitäten oder Vorrechte bestehen, die eine 

Bereitstellung der Informationen unmöglich machen; 

b) die Bereitstellung der angeforderten Informationen dem Grundsatz „ne 

bis in idem“ zuwiderlaufen oder laufende Ermittlungen zu einer 

Straftat gefährden würde; 

c) die Bereitstellung der angeforderten Informationen wesentlichen 

nationalen Sicherheitsinteressen des ersuchten Mitgliedstaats 

zuwiderlaufen oder schaden, die Informationsquelle beeinträchtigen oder 

die Verwendung von Verschlusssachen über spezifische 

nachrichtendienstliche Tätigkeiten voraussetzen würde; 

d) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass die Bereitstellung der 

angeforderten Informationen mit den Verpflichtungen des 

Zulassungsmitgliedstaats oder des Wohnsitzmitgliedstaats gemäß 

Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union und der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union unvereinbar wäre; 

www.parlament.gv.at



 

 132 

e) durch die Bereitstellung der angeforderten Informationen die Sicherheit 

eines Einzelnen gefährdet oder die Identität einer Person, die nach dem 

nationalen Recht des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats geschützt ist, preisgegeben würde. 

▌ 

Spätestens zwei Monate nach dem Tag, an dem die zuständige Behörde des 

Zulassungs- oder Wohnsitzmitgliedstaats entschieden hat, einen 

Ablehnungsgrund geltend zu machen oder feststellt, dass es nicht möglich 

ist, die angeforderten Informationen zu ermitteln, teilt sie dies dem 

Deliktsmitgliedstaat elektronisch über die nationale Kontaktstelle mit. Die 

zuständige Behörde des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats kann in den Fällen gemäß den Buchstaben b, c und e 

beschließen, nicht anzugeben, welchen Ablehnungsgrund sie geltend macht. 

▌ 
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(11) Das elektronisch strukturierte Ersuchen ▌ muss folgende Angaben enthalten: 

▌ 

b) Datenelemente zu der betroffenen Person, die über die automatisierte 
Suche nach Artikel 4 Absatz 1 eingeholt wurden; 

c) falls verfügbar, die visuelle Erfassung des Fahrers durch 
Aufnahmegeräte, insbesondere Kameras der 
Geschwindigkeitsüberwachung; 

d) Daten zu dem die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 
Verkehrsdelikt gemäß Artikel 2 Absatz 1; 

e) Daten zu dem beteiligten Fahrzeug; 

f) einen Grund für das Amtshilfeersuchen. 

▌ 

Artikel 5d  

Nationale Maßnahmen zur Erleichterung der Ermittlung der haftbaren Person 

(1) Die Mitgliedstaaten können im Zusammenhang mit den die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten gemäß Artikel 2 

Absatz 1 im Rahmen des nationalen Rechts alle Maßnahmen ergreifen, um die 

haftbare Person zu ermitteln, etwa Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Verpflichtung des Halters, des Eigentümers oder des Endnutzers zur 

Zusammenarbeit bei der Ermittlung der haftbaren Person, sofern die Grund- 

und Verfahrensrechte des Unionsrechts und des nationalen Rechts gewahrt 

bleiben. 

(2) Gemäß Absatz 1 können die zuständigen Behörden insbesondere 

a) betroffenen Personen im Zusammenhang mit die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Dokumente zustellen, auch solche, mit denen die 

betroffenen Personen aufgefordert werden, ihre Haftbarkeit für die die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikte 

einzuräumen; 

b) betroffenen Personen auferlegte Verpflichtungen, einschließlich damit 

verbundener Sanktionen, die für die Ermittlung der haftbaren Person 

von Belang sind, so weit wie möglich anwenden. 
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▌ 

Artikel 5e  

Amtshilfe bei der Zustellung des Verkehrsdeliktbescheids und der Folgedokumente 

(1) Die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats kann den betroffenen 

Personen den Verkehrsdeliktbescheid oder die Folgedokumente über die 

zuständigen Behörden des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats übermitteln, wenn 

a) die Anschrift des Empfängers unvollständig, nicht genau bekannt oder 

unbekannt ist; 
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b) nach den Verfahrensvorschriften im nationalen Recht des 

Deliktsmitgliedstaats ein anderer Nachweis über die 

Dokumentenzustellung erforderlich ist als jener, der per Post, per 

Einschreiben mit Rückschein, per Einschreiben oder über 

gleichwertige elektronische Mittel erlangt werden kann; 

c) das Dokument nicht per Post, per Einschreiben mit Rückschein, per 

Einschreiben oder über gleichwertige elektronische Mittel zugestellt 

werden konnte; 

d) der Deliktsmitgliedstaat Grund zur Annahme hat, dass die Zustellung 

des Dokuments per Post, per Einschreiben mit Rückschein, per 

Einschreiben oder über gleichwertige elektronische Mittel in dem 

betreffenden Fall unwirksam oder unangemessen ist. 

Die zuständigen Behörden des Deliktsmitgliedstaats und des 

Zulassungsmitgliedstaats oder des Wohnsitzmitgliedstaats kommunizieren 

miteinander über ihre jeweiligen nationalen Kontaktstellen. 
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(2) Der Zulassungsmitgliedstaat oder der Wohnsitzmitgliedstaat stellt sicher, 

dass der Verkehrsdeliktbescheid und die Folgedokumente, die gemäß 

Absatz 1 zuzustellen sind, entweder nach dem jeweiligen nationalen Recht 

oder nach einem von dem Deliktsmitgliedstaat erwünschten Verfahren 

zugestellt werden, sofern dies hinreichend begründet und das betreffende 

Verfahren nicht mit dem jeweiligen nationalen Recht unvereinbar ist. 

(3) Der Zulassungsmitgliedstaat oder der Wohnsitzmitgliedstaat stellt sicher, 

dass die zuständige Behörde eine elektronisch strukturierte Antwort 

bereitstellt, die Folgendes enthält: 

a) wenn die Zustellung erfolgreich war, das Datum der Zustellung und 

Angaben zur Person, die das Dokument in Empfang genommen hat; 

b) wenn die Zustellung nicht erfolgreich war, einen Grund dafür, warum 

der Verkehrsdeliktbescheid oder das Folgedokument nicht zugestellt 

wurde. 

Die Antwort über eine erfolgreiche Zustellung gilt als Nachweis für die 

Zustellung des Dokuments. 

Artikel 5f  

Amtshilfe bei Durchsetzungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten leisten einander Amtshilfe bei der Durchsetzung im 

Falle der Nichtzahlung eines Bußgeldes, das wegen der Begehung eines die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikts gemäß Artikel 2 

Absatz 1 verhängt wurde. 
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(2) Nach Zustellung des Verkehrsdeliktbescheids an die betroffene Person und 

im Falle der Nichtzahlung eines von der zuständigen Behörde des 

Deliktsmitgliedstaats verhängten Bußgeldes für ein Verkehrsdelikt kann 

diese Behörde die zuständige Behörde des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats um Unterstützung bei der Durchsetzung von 

Verwaltungsentscheidungen über Bußgelder für die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte gemäß Artikel 2 

Absatz 1 ersuchen. 

(3) Das Amtshilfeersuchen muss die folgenden Kriterien erfüllen: 

a) die Entscheidung über ein Bußgeld für ein Verkehrsdelikt ist nach den 

geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften des ersuchenden 

Mitgliedstaats verwaltungsrechtlicher Art, bestandskräftig und 

durchsetzbar; 

b) der Deliktsmitgliedstaat ist im Besitz eines Nachweises für die 

Zustellung der Aufforderung zur Zahlung des Bußgeldes für ein 

Verkehrsdelikt an die betroffene Person; 

c) die betroffene Person wurde über die Rechtsbehelfe gegen die 

Verwaltungsentscheidung, mit der ein Bußgeld für ein Verkehrsdelikt 

verhängt wurde, gemäß den geltenden Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften des Deliktsmitgliedstaats informiert und hatte 

die Möglichkeit, diese Rechtsbehelfe einzulegen; und 

d) das Bußgeld für ein Verkehrsdelikt beläuft sich auf mehr als 70 EUR. 
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(4) Die zuständige Behörde des Deliktsmitgliedstaats übermittelt das Ersuchen 

um die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Amtshilfe an den 

Zulassungsmitgliedstaat oder den Wohnsitzmitgliedstaat in elektronisch 

strukturierter Form. 

(5) Kann die betroffene Person nachweisen, dass die Zahlung des Bußgeldes für 

ein Verkehrsdelikt geleistet wurde, so teilt die zuständige Behörde des 

Zulassungsmitgliedstaats oder des Wohnsitzmitgliedstaats dies unverzüglich 

der zuständigen Behörde des Deliktsmitgliedstaats mit. 

(6) Die zuständigen Behörden des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats erkennen die Verwaltungsentscheidung über ein 

Bußgeld für ein Verkehrsdelikt, die gemäß diesem Artikel übermittelt wurde, 

ohne weitere Formalitäten an und ergreifen unverzüglich alle erforderlichen 

Maßnahmen für deren Durchsetzung, es sei denn, die betreffende zuständige 

Behörde beschließt, einen der Gründe für die Verweigerung der 

Anerkennung oder Durchsetzung gemäß Absatz 8 geltend zu machen. 

(7) Die Durchsetzung der Entscheidung über ein Bußgeld für ein Verkehrsdelikt 

unterliegt den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des 

Zulassungsmitgliedstaats oder des Wohnsitzmitgliedstaats. 
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(8) Die zuständige Behörde des ersuchten Mitgliedstaats kann die Anerkennung 

und Durchsetzung der Verwaltungsentscheidung über ein Bußgeld für ein 

Verkehrsdelikt verweigern, wenn festgestellt wurde, dass 

a) die Durchsetzung der Entscheidung über ein Bußgeld für ein 

Verkehrsdelikt dem Grundsatz „ne bis in idem“ zuwiderläuft; 

b) nach dem Recht des Zulassungsmitgliedstaats oder des 

Wohnsitzmitgliedstaats Immunitäten bestehen, die die Durchsetzung 

der Verwaltungsentscheidung über ein Bußgeld für ein Verkehrsdelikt 

unmöglich machen; 

c) die Entscheidung über ein Bußgeld für ein Verkehrsdelikt nach dem 

Recht des Zulassungsmitgliedstaats oder des Wohnsitzmitgliedstaats 

wegen Verjährung nicht mehr durchsetzbar ist; 

d) die Entscheidung über ein Bußgeld für ein Verkehrsdelikt nicht 

bestandskräftig ist; 

e) die Entscheidung über ein Bußgeld für ein Verkehrsdelikt oder 

zumindest dessen wesentlicher Inhalt nicht gemäß Artikel 5b übersetzt 

wurde; 

f) das Ersuchen unvollständig ist und von den zuständigen Behörden des 

Deliktsmitgliedstaats nicht vervollständigt werden kann oder 
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g) ein Verstoß gegen die in der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union verankerten Grundrechte oder Rechtsgrundsätze vorliegt. 

Wird ein Antrag abgelehnt, so teilt die zuständige Behörde des 

Zulassungsmitgliedstaats oder des Wohnsitzmitgliedstaats dies der 

zuständigen Behörde des Deliktsmitgliedstaats unter Angabe der Gründe für 

die Ablehnung mit. 

(9) Der Geldbetrag, der im Rahmen der Durchsetzung der Entscheidung über 

ein Bußgeld für ein Verkehrsdelikt erhalten wurde, fließt dem 

Zulassungsmitgliedstaat oder dem Wohnsitzmitgliedstaat zu, sofern zwischen 

dem Deliktsmitgliedstaat und dem Zulassungsmitgliedstaat oder dem 

Wohnsitzmitgliedstaat nichts anderes vereinbart wurde. Der Betrag wird in 

der Währung des Zulassungsmitgliedstaats oder des Wohnsitzmitgliedstaats 

erhoben, je nachdem, worum ersucht wird. 

(10) Die Absätze 1 bis 9 stehen der Anwendung des Rahmenbeschlusses 

2005/214/JI, bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte oder 

Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten nicht entgegen, soweit diese 

Übereinkünfte oder Vereinbarungen dazu beitragen, die Verfahren zur 

Durchsetzung von Geldbußen oder Geldstrafen im Rahmen des 

Geltungsbereichs dieser Richtlinie weiter zu vereinfachen oder zu 

erleichtern. 

Artikel 5g  

Technische Spezifikationen für den Austausch von Fahrzeugzulassungsdaten und 

Amtshilfe 

(1) Die Mitgliedstaaten verwenden eine eigens konzipierte und streng gesicherte 

Software-Anwendung des Europäischen Fahrzeug- und 

Führerscheininformationssystems (Eucaris) sowie geänderte Versionen 

dieser Software für den Austausch von Informationen oder die Abwicklung 

der Amtshilfe gemäß Artikel 3a Absatz 1. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verarbeitung von Daten gemäß 

Absatz 1 sicher, kosteneffizient, zügig und zuverlässig ist und mit 

interoperablen Mitteln innerhalb einer dezentralen Struktur durchgeführt 

wird. 

(2) Die Kommission erlässt spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Verfahren, Inhalte 

und technischen Softwarespezifikationen, einschließlich 

Cybersicherheitsmaßnahmen, für elektronisch strukturierte Anfragen und 

Antworten gemäß Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe a und der Mittel zur 

Übermittlung der Informationen für die Bearbeitung der Amtshilfeersuchen, 

einschließlich der Verwendung einheitlicher Musterformblätter, sowie der 

Verfahren gemäß den Artikeln 4, 5c, 5e und 5f. 

(3) Die über Eucaris ausgetauschten Nachrichten werden verschlüsselt 

übertragen. 

(4) Bei der Festlegung der Durchführungsrechtsakte trägt die Kommission den 

folgenden Elementen Rechnung: 

i) Möglichkeit für die zuständigen Behörden, einen direkten und 

indirekten Zugang zu ermitteln, wenn das Ersuchen nicht von einem 

bekannten Mitglied der elektronischen Kommunikationsplattform 

stammt; 
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ii) Möglichkeit für den Zulassungsmitgliedstaat, vor der Übermittlung der 

Zulassungsdaten an den Deliktsmitgliedstaat nähere Informationen 

zum Delikt anzufordern, und die Möglichkeit, die Übermittlung von 

Zulassungsdaten abzulehnen, wenn der Deliktsmitgliedstaat die erste 

Anforderung näherer Informationen nicht innerhalb eines Monats 

beantwortet; 

iii) Möglichkeit für die zuständigen Behörden, die Ersuchen einzusehen, 

um sicherzustellen, dass sie hinreichend begründet sind und den 

Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen; 

iv) Protokoll der Zugriffe, bei dem die Mitglieder bei ungewöhnlich hohen 

Zugriffsspitzen automatisch eine Warnmeldung erhalten und 

v) Festlegung von Verfahren, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, 

geeignete Maßnahmen als Reaktion auf diese Warnmeldungen und auf 

ungewöhnliche Ersuchen zu ergreifen, um die Risiken für die Daten zu 

mindern, und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei 

der Überwachung, dem Management und der Minderung von Risiken 

zu organisieren, insbesondere im Hinblick auf die Nichtübermittlung 

von Daten als Antwort auf ungewöhnliche Ersuchen abweichend von 

Artikel 4 Absatz 1; 
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vi) Möglichkeit für die zuständigen Behörden, Daten im synchronen 
Single-Modus und im asynchronen Batch-Modus auszutauschen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 10a Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Bis die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 
anwendbar sind, werden die in Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Suchen im Einklang mit den in Kapitel 3 Nummern 2 und 3 des Anhangs des 
Beschlusses 2008/616/JI** beschriebenen Verfahren durchgeführt, die 
zusammen mit dem Anhang dieser Richtlinie Anwendung finden. 

(6) Jeder Mitgliedstaat trägt selbst die Kosten, die ihm aus der Verwaltung, der 
Verwendung, der Pflege und der Aktualisierung der Software-Anwendung 
und ihrer geänderten Versionen entstehen. 

Artikel 5h  
Juristische Personen des privaten Rechts ▌ 

(1) Zwei Jahre nach der Umsetzung dieser Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die zuständigen Behörden keine in privatem Eigentum 
stehenden oder privat betriebenen juristischen Personen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit mit der Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Anwendung dieser Richtlinie beauftragen. 

(2) Bis zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass nur die zuständigen Behörden Verfahren im Zusammenhang 
mit den in Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten die Straßenverkehrssicherheit 
gefährdenden Verkehrsdelikten einleiten und durchführen dürfen, wie den 
Informationsaustausch, die Durchsetzung oder jede Form der Amtshilfe im 
Rahmen dieser Richtlinie. 

▌ 

_________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 
für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 

** Beschluss 2008/616/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Durchführung des 
Beschlusses 2008/615/JI zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der 
grenzüberschreitenden Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 12).“ 
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10. Die Artikel 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 6  

Berichterstattung und Überwachung 

▌ 

(2) Bis zum … [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

und danach alle vier Jahre übermittelt jeder Mitgliedstaat der Kommission 

einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie. Der Bericht enthält 

Daten und Statistiken für jedes Kalenderjahr des Berichtszeitraums. 

(3) Der Bericht enthält die Zahl der an die nationale Kontaktstelle des 

Zulassungsmitgliedstaats gerichteten automatisierten Suchanfragen gemäß 

Artikel 4 Absatz 1, die der Deliktsmitgliedstaat im Anschluss an die 

Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte gemäß Artikel 2 

Absatz 1, die in seinem Hoheitsgebiet begangen wurden, durchgeführt hat, 

zusammen mit der Art der Delikte, für die eine Anfrage gestellt wurde, und der 

Zahl der ergebnislosen Anfragen, aufgeschlüsselt je nach Grund der 

Ergebnislosigkeit. Diese Informationen können auf den über Eucaris 

bereitgestellten Daten beruhen. 
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Der Bericht enthält ebenfalls eine Beschreibung der Situation auf nationaler 

Ebene in Bezug auf die im Anschluss an die die Straßenverkehrssicherheit 

gefährdende Verkehrsdelikte eingeleiteten Folgemaßnahmen und etwaige 

damit zusammenhängende Probleme, auf die die Mitgliedstaaten gestoßen 

sind. In der Beschreibung ist mindestens Folgendes anzugeben: 

a) die Gesamtzahl der erfassten die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikte gemäß Artikel 2 Absatz 1, die automatisch oder ohne 

Ermittlung der betroffenen Person vor Ort festgestellt wurden; 

b) die Zahl der erfassten die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden 

Verkehrsdelikte gemäß Artikel 2 Absatz 1, die mit Fahrzeugen begangen 

wurden, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem Deliktsmitgliedstaat 

zugelassen sind, und automatisch oder ohne Ermittlung der betroffenen 

Person vor Ort festgestellt wurden; 

c) die Anzahl der ortsfesten oder beweglichen automatischen 

Aufnahmegeräte einschließlich Kameras der 

Geschwindigkeitsüberwachung; 

d) die Zahl der von Gebietsfremden freiwillig gezahlten Geldbußen oder 

Geldstrafen; 

e) die Zahl der elektronisch übermittelten Amtshilfeersuchen und 

Antworten gemäß Artikel 5c Absatz 3 sowie die Zahl solcher Ersuchen, 

bei denen die Informationen nicht bereitgestellt wurden; 
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f) die Zahl der elektronisch übermittelten Amtshilfeersuchen und 

Antworten gemäß Artikel 4a und Artikel 5c und 5e Absatz 1 sowie die 

Zahl solcher Ersuchen, bei denen die Dokumente nicht zugestellt werden 

konnten; 

fa) die Zahl der elektronisch übermittelten Amtshilfeersuchen und 

Antworten gemäß Artikel 5f, die Zahl der Ersuchen, bei denen die 

Sanktionen durchgesetzt werden konnten sowie die Zahl der Ersuchen, 

bei denen die Sanktionen nicht durchgesetzt werden konnten. 

(3a) Der Bericht enthält auch die Zahl und die Art der in Artikel 2 Absatz 1 

genannten die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikte, die 

von Fahrern begangen wurden, deren Fahrzeuge in einem Drittland 

zugelassen sind. 

(4) Die Kommission bewertet die von den Mitgliedstaaten übermittelten Berichte 

und unterrichtet den in Artikel 10a genannten Ausschuss spätestens sechs 

Monate nach Eingang der Berichte aller Mitgliedstaaten über deren Inhalt. 
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Artikel 7  

Zusätzliche Verpflichtungen 

▌ 

Juristische Personen in ihrer Eigenschaft als Halter, Eigentümer oder Endnutzer 

von Fahrzeugen, die dem Datenaustausch im Rahmen dieser Richtlinie 

unterliegen, haben das Recht, Informationen über die Verarbeitung ihrer Daten zu 

erhalten. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten einander über gemäß Artikel 23 der Richtlinie 

(EU) 2022/2555 gemeldete Cybersicherheitsvorfälle, die Daten betreffen, die in 

virtuellen oder physischen Cloud- oder Cloud-Hosting-Diensten gespeichert sind.“ 

10. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 7a  

Finanzielle Unterstützung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 

Durchsetzungsmaßnahmen 

Die Kommission leistet finanzielle Unterstützung für Initiativen, die zur 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Vorschriften über 

die Straßenverkehrssicherheit in der Union, insbesondere für den Austausch 

bewährter Verfahren, und dem Einsatz intelligenter Durchsetzungsmethoden und -

techniken in den Mitgliedstaaten, durch die die Kapazitäten der 

Durchsetzungsbehörden ausgebaut werden, beitragen. Finanzielle Unterstützung 

kann auch für Sensibilisierungskampagnen für grenzüberschreitende 

Durchsetzungsmaßnahmen und für Informationskampagnen in der gesamten Union 

über Unterschiede in der Gesetzgebung der verschiedenen Mitgliedstaaten geleistet 

werden.“ 

11. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8  

Informationsportal ▌ über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende 

Verkehrsdelikte 

(1) Die Kommission errichtet und pflegt ein in allen Amtssprachen der Union 

verfügbares Online-Portal für den grenzüberschreitenden Austausch von 

Informationen, über das die Straßenverkehrsteilnehmer über die auf dem 
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Gebiet dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften 

unterrichtet werden, einschließlich – wo dies von besonderer Bedeutung ist – 

zu der Frage, wie die Einhaltung der Regeln sichergestellt werden kann. 

Dazu gehören Informationen zu Rechtsbehelfen, zu den Rechten der von 

dieser Richtlinie betroffenen Personen, einschließlich der Rechte in Bezug 

auf Sprachen, Informationen zu den Datenschutzregeln und den 

anzuwendenden Sanktionen, einschließlich gegebenenfalls die 

nichtfinanziellen Auswirkungen sowie die Regelungen und verfügbaren 

Mittel für die Zahlung der Bußgelder. 

▌ 
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(4) Das Portal für den grenzüberschreitenden Austausch von Informationen muss 

mit der Schnittstelle, die gemäß der Verordnung (EU) 2018/1724 des 

Europäischen Parlaments und des Rates eingerichtet wurde, und anderen 

Portalen oder Plattformen mit ähnlichem Zweck wie dem Europäischen 

Justizportal kompatibel sein. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen ▌ der Kommission für die Zwecke dieses Artikels 

aktuelle Informationen bereit. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen einen Link 

zum Onlineportal auf den Websites der zuständigen Behörden. 

▌ 

________________ 

* Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen 
Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und 
Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1).“ 
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11. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 8a  

Bilaterale und multilaterale Übereinkünfte zwischen den Mitgliedstaaten 

Die vorliegende Richtlinie steht der Anwendung bilateraler oder multilateraler 

Übereinkünfte oder Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten nicht entgegen, 

soweit diese Übereinkünfte oder Vereinbarungen eine Übererfüllung der 

Bestimmungen dieser Richtlinie erlauben und dazu beitragen, die in dieser 

Richtlinie festgelegten Verfahren weiter zu vereinfachen oder zu erleichtern.“ 

12. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9  

Delegierte Rechtsakte 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um diesen zu aktualisieren, wenn 

das in Anbetracht des technischen Fortschritts oder aufgrund von Rechtsakten der 

Union mit unmittelbarer Relevanz für eine Aktualisierung des Anhangs erforderlich 

ist.“ 
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13. Folgende Artikel ▌werden eingefügt: 

„Artikel 10a  

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist 

ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates*. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. Gibt der ▌ Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt 

die Kommission den Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 

Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

▌ 
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Artikel 10b  

Berichterstattung durch die Kommission 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens 

18 Monate nach Erhalt der in Artikel 6 Absatz 2 genannten Berichte von allen 

Mitgliedstaaten einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie durch die 

Mitgliedstaaten vor. 

Artikel 10c  

Berichterstattung in der Übergangszeit 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens 6. Mai 2026 einen 

umfassenden Bericht gemäß den Unterabsätzen 2 und 3. 

Der umfassende Bericht enthält die Zahl der an die nationale Kontaktstelle des 

Zulassungsmitgliedstaats gerichteten automatisierten Suchanfragen, die der 

Deliktsmitgliedstaat im Anschluss an in seinem Hoheitsgebiet begangene Delikte 

durchgeführt hat, zusammen mit der Art der Delikte, für die eine Anfrage gestellt 

wurde, und der Zahl der ergebnislosen Anfragen. 

Der umfassende Bericht enthält ebenfalls eine Beschreibung der Situation auf 

nationaler Ebene in Bezug auf die im Anschluss an die Straßenverkehrssicherheit 

gefährdende Verkehrsdelikte eingeleiteten Folgemaßnahmen, auf der Grundlage 

des Anteils der Delikte, bei denen anschließend ein Verkehrsdeliktbescheid 

übermittelt wurde. 

________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 
vom 28.2.2011, S. 13).“ 

14. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 11a  

Überprüfung 

Bis zum … [drei Jahre nach der Umsetzung] legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser 
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Richtlinie durch die Mitgliedstaaten vor. Dem Bericht wird gegebenenfalls ein 

Vorschlag an das Europäische Parlament und den Rat für eine erneute 

Überarbeitung dieser Richtlinie im Hinblick auf die Hinzufügung weiterer Delikte 

angefügt, soweit die Daten der Mitgliedstaaten zeigen, dass dies positive und 

quantifizierbare Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit hat.“ 

15. Anhang I erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Richtlinie. 

16. Anhang II wird gestrichen. 
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Artikel 2  

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens bis zum ... [30 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie teilen der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

www.parlament.gv.at



 

 155 

Artikel 3  

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4  

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

Für die Suche gemäß Artikel 4 Absatz 1 und 1a erforderliche Datenelemente 

1. Datenelemente für die Suchanfrage (ausgehende Anfrage) 

Datenelement O ▌ (1) Bemerkungen 

Zulassungsmitgliedstaat O Unterscheidungszeichen(2) des Mitgliedstaats der 
Zulassung des erfassten Fahrzeugs 

Amtliches Kennzeichen O Vollständiges amtliches Kennzeichen des erfassten 
Fahrzeugs 

Angaben zum Delikt 
und/oder zur 
Fahrzeugprüfung 

O  

Ort des Delikts O Adresse oder Kilometer des Straßenabschnitts, an 
der/dem das Delikt begangen wurde 

Deliktsmitgliedstaat 
und/oder Mitgliedstaat, 
in dem das Delikt 
begangen und/oder die 
Fahrzeugprüfung 
durchgeführt wurde 

O Unterscheidungszeichen(3) des Deliktsmitgliedstaats 

Zuständige Behörde O Name der zuständigen Behörde gemäß Artikel 4 
Absatz 1, die für die Beantragung der Daten oder das 
Verfahren zuständig ist 

Benutzername O Benutzername der Person gemäß Artikel 4 Absatz 1, die 
für die Beantragung der Daten oder das Verfahren 
zuständig ist 

Fallnummer O Fallnummer, die von der für das Verfahren 
zuständigen Behörde, die eine Anfrage gemäß Artikel 4 
Absatz 1 stellt, ausgestellt wird 

Referenzdatum des 
Delikts und/oder der 
Fahrzeugkontrolle 

O  

Referenzdatum des 
Delikts und/oder der 
Fahrzeugkontrolle 

O  
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Datenelement O ▌ (1) Bemerkungen 

Zweck der Suche O Code zur Angabe der Art des die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Delikts gemäß 
Artikel 2 Absatz 1 
1. = Geschwindigkeitsübertretung 
2. = Trunkenheit im Straßenverkehr 
3. = Nichtanlegen des Sicherheitsgurts 
4. = Überfahren eines roten Lichtzeichens 
5. = unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens 
10. = Fahren unter Drogeneinfluss 
11. = Nichttragen eines Schutzhelms 
12. = rechtswidrige Benutzung eines Mobiltelefons oder 
anderer Kommunikationsgeräte beim Fahren 
[…] = Nichteinhaltung des Sicherheitsabstands zum 
vorausfahrenden Fahrzeug 
[…] = gefährliches Überholen 
[…] = gefährliches Parken oder Anhalten 
[…] = Überfahren einer oder mehrerer durchgezogener ▌ 
Linien 
[…] = Fahren in verbotener Fahrtrichtung 
[…] = Nichtbeachtung der Vorschriften über die Bildung 
und Benutzung von Rettungsgassen oder über die 
Vorfahrt für Notfallfahrzeuge 
[…] = Fahren mit einem überladenen Fahrzeug 
[…] = Nichtbeachtung der Vorschriften über 
Zufahrtsbeschränkungen 
[…] = Fahrerflucht 
[…] = Nichtbeachtung der Vorschriften bei 
Bahnübergängen 

(1) O = obligatorische Übermittlung der Einzeldaten. ▌ 
(2)(3) Unterscheidungszeichen gemäß Artikel 37 des unter der Schirmherrschaft der 

Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa geschlossenen Wiener 
Übereinkommens vom 8. November 1968 oder EUCARIS-Mitgliedstaatencode. 
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2. Datenelemente, die infolge der Suchanfrage gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 1a 

bereitgestellt werden 

Abschnitt I. Fahrzeugdaten gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Datenelement O/F (4) Bemerkungen (5) 

Amtliches Kennzeichen O (Code A) vollständiges amtliches Kennzeichen des 
Fahrzeugs der Suchanfrage 

Fahrgestellnummer/FIN  O (Code E) vollständige Fahrgestellnummer/FIN des 
Fahrzeugs der Suchanfrage 

Zulassungsmitgliedstaat O Unterscheidungszeichen(6) des Mitgliedstaats der 
Zulassung des Fahrzeugs der Suchanfrage 

Marke O (Code D.1) Marke des Fahrzeugs der Suchanfrage, z. B. 
Ford, Opel, Renault 

Handelsbezeichnung(en) 
des Fahrzeugs 

O (Code D.3) Handelsbezeichnung des Fahrzeugs der 
Suchanfrage, z. B. Focus, Astra, Megane 

EU-Fahrzeugklasse O (Code J) z. B. N1, M2, N2, L, T 

Datum der 
Erstzulassung 

O (Code B) Datum der ersten Zulassung des Fahrzeugs der 
Suchanfrage 

Datum der letzten 
Zulassung 

O (Code I) Datum der letzten Zulassung des Fahrzeugs der 
Suchanfrage 

Sprache O Sprache des Fahrzeugzulassungsdokuments 

Frühere Anfragen F Daten früherer Anfragen in Bezug auf das Fahrzeug der 
Suchanfrage 

(4) O = obligatorische Übermittlung des Datenelements, sofern im nationalen Register 
des Mitgliedstaats vorhanden; F = fakultative Übermittlung des Datenelements. 

(5) Die Codes sind gemäß den Anhängen I und II der Richtlinie 1999/37/EG des Rates 
über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge (ABl. L 138 vom 1.6.1999, S. 57) 
harmonisiert. 

(6) Unterscheidungszeichen gemäß Artikel 37 des unter der Schirmherrschaft der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa geschlossenen Wiener 
Übereinkommens vom 8. November 1968 oder EUCARIS-Mitgliedstaatencode. 
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Abschnitt II. Angaben zum Fahrzeug gemäß Artikel 4 Absatz 1a 

Datenelement O/F (7) Bemerkungen (8) 

Technisch zulässige 
Gesamtmasse, 
ausgenommen 
Krafträder 

O 

(Code F.1) 

Im 
Zulassungsmitgliedstaat 
zulässige Gesamtmasse 
des in Betrieb 
befindlichen Fahrzeugs 

O 

(Code F.2) 

Im 
Zulassungsmitgliedstaat 
zulässige Gesamtmasse 
der in Betrieb 
befindlichen 
Fahrzeugkombination 

O 

(Code F.3) 

Masse des in Betrieb 
befindlichen Fahrzeugs 
mit Aufbau, bei 
Zugfahrzeugen anderer 
Klassen als M1 auch 
mit 
Anhängevorrichtung 

O 

(Code G) 

Anzahl der Achsen; O (Code L) 

Radstand (in mm) O (Code M) 
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Datenelement O/F (7) Bemerkungen (8) 

Bei Fahrzeugen mit 
einer Gesamtmasse von 
über 3 500 kg: 
Verteilung der 
technisch zulässigen 
Gesamtmasse auf die 
Achsen: 

O 

(Code N) 

Achse 1 (in kg) (Code N.1) 

Gegebenenfalls Achse 2 
(in kg) (Code N.2) 

Gegebenenfalls Achse 3 
(in kg) (Code F.3) 

Gegebenenfalls Achse 4 
(in kg) (Code N.4) 

Gegebenenfalls Achse 5 
(in kg) (Code N.5) 

Technisch zulässige 
Anhängelast: 

O 
(Code O) 

Gebremst (in kg) (Code O.1) 

Ungebremst (in kg) (Code N.2) 

Motor: F (Code P) 

Kraftstoffart oder 
Energiequelle 

 (Code P.3) 

EURO-Schadstoffklasse F (Code V.9) 
(7) O = obligatorische Übermittlung des Datenelements, sofern im nationalen Register 

des Mitgliedstaats vorhanden. F = fakultative Übermittlung des Datenelements. 
(8) Die Codes sind gemäß den Anhängen I und II der Richtlinie 1999/37/EG des Rates 

über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge (ABl. L 138 vom 1.6.1999, S. 57) 
harmonisiert. 
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Abschnitt III. Angaben zu Eigentümern bzw. Haltern des Fahrzeugs 

Datenelement O/F (9) Bemerkungen (10) 

Angaben zu Haltern 
des Fahrzeugs 

  (Code C.1) 
Die Daten beziehen sich auf den Inhaber des 
Zulassungsdokuments. 

Name bzw. 
Firmenname der 
Zulassungsinhaber 

O (Code C.1.1) 
Für Nachnamen, Infixe, Titel sind getrennte Felder zu 
verwenden; der Name ist in druckbarem Format 
anzugeben. 

Vorname(n) O (Code C.1.2) 
Für Vorname(n) und Initialen sind getrennte Felder zu 
verwenden; der bzw. die Name(n) ist bzw. sind in 
druckbarem Format anzugeben. 

Anschrift O (Code C.1.3) 
Für Straße, Hausnummer und Zusatz, Postleitzahl, 
Wohnort, Wohnsitzstaat usw. sind getrennte Felder zu 
verwenden; die Anschrift ist in druckbarem Format 
anzugeben. 

Elektronische 
Kommunikationsmittel 

F E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen im 
Zusammenhang mit Sendungen per Einschreiben gemäß 
Artikel 5a Absatz 1 

Geschlecht F Männlich, weiblich 

Geburtsdatum O  

Rechtsperson O Natürliche oder juristische Person 

Geburtsort F  

ID-Nummer O Eindeutiger Identitätsnachweis der betreffenden Person 
oder Firma 
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Datenelement O/F (9) Bemerkungen (10) 

Angaben zu 
Eigentümern des 
Fahrzeugs 

 (Code C.2) Die Angaben beziehen sich auf den Eigentümer 
des Fahrzeugs. 

Name bzw. 
Firmenname des 
Eigentümers 

O (Code C.2.1) 

Vorname(n) O (Code C.2.2) 

Anschrift O (Code C.2.3) 

Elektronische 
Kommunikationsmittel 

F E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen im 
Zusammenhang mit Sendungen per Einschreiben gemäß 
Artikel 5a Absatz 1 

Geschlecht F Männlich, weiblich 

Geburtsdatum O   

Rechtsperson O Natürliche oder juristische Person 

Geburtsort F  

ID-Nummer O Eindeutiger Identitätsnachweis der betreffenden Person 
oder Firma 

(9) O = obligatorische Übermittlung des Datenelements, sofern im nationalen Register 
des Mitgliedstaats vorhanden. F = fakultative Übermittlung des Datenelements. 

(10) Die Codes sind gemäß den Anhängen I und II der Richtlinie 1999/37/EG des Rates 
über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge (ABl. L 138 vom 1.6.1999, S. 57) 
harmonisiert. 
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Abschnitt IV. Angaben zu Endnutzern der Fahrzeuge 

Datenelement O/F 
(11) Bemerkungen 

Angaben zu 
Endnutzern des 
Fahrzeugs 

 Die Angaben beziehen sich auf den Endnutzer des 
Fahrzeugs. 

Name der 
Endnutzer/der Firma 
gemäß Register 

O Für Nachnamen, Infixe, Titel sind getrennte Felder zu 
verwenden; der Name ist in druckbarem Format 
anzugeben. 

Vorname(n) O Für Vorname(n) und Initialen sind getrennte Felder zu 
verwenden; der bzw. die Name(n) ist bzw. sind in 
druckbarem Format anzugeben. 

Anschrift O Für Straße, Hausnummer und Zusatz, Postleitzahl, 
Wohnort, Wohnsitzstaat usw. sind getrennte Felder zu 
verwenden; die Anschrift ist in druckbarem Format 
anzugeben. 

Elektronische 
Kommunikationsmittel 

F E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen im 
Zusammenhang mit Sendungen per Einschreiben gemäß 
Artikel 5a Absatz 1 

Geschlecht F Männlich, weiblich 

Geburtsdatum O  

Rechtsperson O Natürliche oder juristische Person 

Geburtsort F  

ID-Nummer O Eindeutiger Identitätsnachweis der betreffenden Person 
oder Firma 

(11) O = obligatorische Übermittlung des Datenelements, sofern im nationalen Register 
des Mitgliedstaats vorhanden. F = fakultative Übermittlung des Datenelements. 
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Abschnitt V. Angaben zum Zeitpunkt des Delikts über frühere Halter und Eigentümer des 

Fahrzeugs, das gemäß Artikel 4a Absatz 2 Gegenstand der Abfrage nach Abschnitt 

1 dieses Anhangs ist 

Datenelement O/F (12) Bemerkungen (13) 

Angaben zu früheren 
Haltern des Fahrzeugs 

  (Code C.1) 
Die Angaben beziehen sich auf den Inhaber des 
Zulassungsdokuments. 

Name bzw. 
Firmenname der 
früheren 
Zulassungsinhaber 

O (Code C.1.1) 
Für Nachnamen, Infixe, Titel sind getrennte Felder zu 
verwenden; der Name ist in druckbarem Format 
anzugeben. 

Vorname(n) O (Code C.1.2) 
Für Vorname(n) und Initialen sind getrennte Felder zu 
verwenden; der bzw. die Name(n) ist bzw. sind in 
druckbarem Format anzugeben. 

Anschrift O (Code C.1.3) 
Für Straße, Hausnummer und Zusatz, Postleitzahl, 
Wohnort, Wohnsitzstaat usw. sind getrennte Felder zu 
verwenden; die Anschrift ist in druckbarem Format 
anzugeben. 

Elektronische 
Kommunikationsmittel 

F E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen im 
Zusammenhang mit Sendungen per Einschreiben 
gemäß Artikel 5a Absatz 1 

Geschlecht F Männlich, weiblich 

Geburtsdatum O  

Rechtsperson O Natürliche oder juristische Person 

Geburtsort F  

ID-Nummer O Eindeutiger Identitätsnachweis der betreffenden Person 
oder Firma. 
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Datenelement O/F (12) Bemerkungen (13) 

Angaben zu früheren 
Eigentümern des 
Fahrzeugs 

  (Code C.2) Die Daten beziehen sich auf den früheren 
Eigentümer des Fahrzeugs. 

Name bzw. 
Firmenname des 
früheren Eigentümers 

O (Code C.2.1) 

Vorname(n) O (Code C.2.2) 

Anschrift O (Code C.2.3) 

Elektronische 
Kommunikationsmittel 

F E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen im 
Zusammenhang mit Sendungen per Einschreiben 
gemäß Artikel 5a Absatz 1 

Geschlecht F Männlich, weiblich 

Geburtsdatum O  

Rechtsperson O Natürliche oder juristische Person 

Geburtsort F  

ID-Nummer O Eindeutiger Identitätsnachweis der betreffenden Person 
oder Firma. 

(12) O = obligatorische Übermittlung des Datenelements, sofern im nationalen Register 
des Mitgliedstaats vorhanden; F = fakultative Übermittlung des Datenelements. 

(13) Die Codes sind gemäß den Anhängen I und II der Richtlinie 1999/37/EG des Rates 
über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge (ABl. L 138 vom 1.6.1999, S. 57) 
harmonisiert. 
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Abschnitt VI. Daten zum Zeitpunkt des Delikts in Bezug auf die Person, die früher 

Endnutzer des Fahrzeugs war, das gemäß Artikel 4a Absatz 2 Gegenstand der 

Abfrage nach Abschnitt 1 dieses Anhangs ist 

Datenelement O/F (14) Bemerkungen 

Angaben zu früheren 
Endnutzern des 
Fahrzeugs 

  Die Angaben beziehen sich auf den früheren Endnutzer des 
Fahrzeugs. 

Name des früheren 
Endnutzers/der 
früheren Firma 
gemäß Register 

O Für Nachnamen, Infixe, Titel sind getrennte Felder zu 
verwenden; der Name ist in druckbarem Format 
anzugeben. 

Vorname(n) O Für Vorname(n) und Initialen sind getrennte Felder zu 
verwenden; der bzw. die Name(n) ist bzw. sind in 
druckbarem Format anzugeben. 

Anschrift O Für Straße, Hausnummer und Zusatz, Postleitzahl, 
Wohnort, Wohnsitzstaat usw. sind getrennte Felder zu 
verwenden; die Anschrift ist in druckbarem Format 
anzugeben. 

Elektronische 
Kommunikationsmittel 

F E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen im 
Zusammenhang mit Sendungen per Einschreiben gemäß 
Artikel 5a Absatz 1 

Geschlecht F Männlich, weiblich 

Geburtsdatum O  

Geburtsort F  

ID-Nummer O Eindeutiger Identitätsnachweis der betreffenden Person 
oder Firma. 

(14) O = obligatorische Übermittlung des Datenelements, sofern im nationalen Register 
des Mitgliedstaats vorhanden; F = fakultative Übermittlung des Datenelements. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0325
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und 
die aus ihnen gewonnenen Lebens- und Futtermittel
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit 
bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0411),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 114 und Artikel 168 
Absatz 4 Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf 
deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C9-0238/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom zyprischen Parlament und vom ungarischen Parlament im 
Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen geltend 
gemacht wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 26. Oktober 20231,

– nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 17. April 20242,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

                                                
1 ABl. C, C/2024/893, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/893/oj.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0014/2024), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

                                                 
3  Dieser Standpunkt entspricht den am 7. Februar 2024 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P9_TA(2024)0067). 
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Abänderung  292 

Vorschlag für eine Verordnung 
Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES über mit bestimmten neuen 
genomischen Techniken gewonnene 
Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen 
Lebens- und Futtermittel sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 
(Text von Bedeutung für den EWR) 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES über mit bestimmten neuen 
genomischen Techniken gewonnene 
Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen 
Lebens- und Futtermittel sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 
und der Richtlinie 98/44/EG (Text von 
Bedeutung für den EWR) 

 

Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Seit der Verabschiedung der 
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
absichtliche Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen (GVO) in die 
Umwelt32 im Jahr 2001 haben bedeutende 
Fortschritte in der Biotechnologie zur 
Entwicklung neuer genomischer Techniken 
(NGT) geführt, insbesondere 
Genomeditierungstechniken, die 
Änderungen des Genoms an bestimmten 
Stellen ermöglichen. 

(1) Seit der Verabschiedung der 
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
absichtliche Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen (GVO) in die 
Umwelt32 im Jahr 2001 haben bedeutende 
Fortschritte in der Biotechnologie zur 
Entwicklung neuer genomischer Techniken 
(NGT) geführt, insbesondere 
Genomeditierungstechniken, die 
Änderungen des Genoms an bestimmten 
Stellen ermöglichen. Die erheblichen 
Fortschritte in der Gentechnik haben 
bereits dazu beigetragen, dass in großem 
Umfang mittels markergestützter 
Selektion interessante Gene aus der 
biologischen Vielfalt ermittelt und 
mobilisiert werden. 

_________________ _________________ 
32 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. März 
2001 über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt und zur Aufhebung der 

32 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. März 
2001 über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt und zur Aufhebung der 
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Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABl. 
L 106 vom 17.4.2001, S. 1). 

Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABl. 
L 106 vom 17.4.2001, S. 1). 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Möglichkeit, neue genomische 
Techniken und die Ergebnisse ihrer 
Anwendung zu patentieren, könnte dazu 
führen, dass multinationale 
Saatgutunternehmen noch mehr Macht 
über den Zugang der Landwirte zu 
Saatgut erhalten. In einem Kontext, in 
dem große Unternehmen beim Saatgut 
bereits eine Monopolstellung innehaben 
und die natürlichen Ressourcen immer 
stärker kontrollieren, würde dies den 
Landwirten jede Handlungsfreiheit 
nehmen und sie von privaten 
Unternehmen abhängig machen. Aus 
diesem Grund muss die Patentierung 
dieser Erzeugnisse unbedingt verboten 
werden. 

 
 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Bei den NGT handelt es sich um 
eine breitgefächerte Gruppe von 
genomischen Techniken, von denen jede 
auf unterschiedliche Weise eingesetzt 
werden kann, um unterschiedliche 
Ergebnisse zu erzielen und 
unterschiedliche Erzeugnisse zu erzeugen. 
Sie können zu Organismen führen, deren 
Veränderungen dem entsprechen, was mit 
herkömmlichen Züchtungsmethoden erzielt 
werden kann, oder zu Organismen mit 
komplexeren Veränderungen. Bei NGT 

(2) Bei den NGT handelt es sich um 
eine breitgefächerte Gruppe von 
genomischen Techniken, von denen jede 
auf unterschiedliche Weise eingesetzt 
werden kann, um unterschiedliche 
Ergebnisse zu erzielen und 
unterschiedliche Erzeugnisse zu erzeugen. 
Sie können zu Organismen führen, deren 
Veränderungen dem entsprechen, was mit 
herkömmlichen Züchtungsmethoden erzielt 
werden kann, oder zu Organismen mit 
komplexeren Veränderungen. Bei NGT 
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führen gezielte Mutagenese und Cisgenese 
(einschließlich Intragenese) zu genetischen 
Veränderungen, ohne dass genetisches 
Material von nicht kreuzungsfähigen Arten 
(Transgenese) eingeführt wird. Sie stützen 
sich nur auf den Genpool der Züchter, d. h. 
auf die Gesamtheit der genetischen 
Informationen, die für die herkömmliche 
Züchtung vorhanden sind, auch von 
entfernt verwandten Pflanzenarten, die 
durch fortgeschrittene Züchtungstechniken 
gekreuzt werden können. Gezielte 
Mutageneseverfahren führen zu einer 
Veränderung der DNA-Sequenz an 
spezifischen Stellen im Genom eines 
Organismus. Cisgenese-Techniken führen 
zur Einführung von genetischem Material, 
das bereits im Genpool der Züchter 
vorhanden ist, in das Genom eines 
Organismus. Die Intragenese ist eine 
Untergruppe der Cisgenese, bei der eine 
umgeordnete Kopie des genetischen 
Materials in das Genom eingeführt wird, 
die sich aus zwei oder mehr DNA-
Sequenzen zusammensetzt, die bereits im 
Genpool des Züchters vorhanden sind. 

führen gezielte Mutagenese und Cisgenese 
(einschließlich Intragenese) zu genetischen 
Veränderungen, ohne dass genetisches 
Material von nicht kreuzungsfähigen Arten 
(Transgenese) eingeführt wird. Sie stützen 
sich nur auf den Genpool der Züchter, d. h. 
auf die Gesamtheit der genetischen 
Informationen, die für die herkömmliche 
Züchtung vorhanden sind, auch von 
entfernt verwandten Pflanzenarten, die 
durch fortgeschrittene Züchtungstechniken 
gekreuzt werden können. Gezielte 
Mutageneseverfahren führen zu einer 
Veränderung der DNA-Sequenz an 
gezielten Stellen im Genom eines 
Organismus. Cisgenese-Techniken führen 
zur Einführung von genetischem Material, 
das bereits im Genpool der Züchter 
vorhanden ist, in das Genom eines 
Organismus. Die Intragenese ist eine 
Untergruppe der Cisgenese, bei der eine 
umgeordnete Kopie des genetischen 
Materials in das Genom eingeführt wird, 
die sich aus zwei oder mehr DNA-
Sequenzen zusammensetzt, die bereits im 
Genpool des Züchters vorhanden sind. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In der öffentlichen und privaten 
Forschung werden NGT bei einer größeren 
Vielfalt von Pflanzen und Merkmalen 
eingesetzt als bei den in der Union oder 
weltweit zugelassenen transgenen 
Techniken.33 Dazu gehören Pflanzen mit 
verbesserter Toleranz oder Resistenz 
gegenüber Pflanzenkrankheiten und -
schädlingen, Pflanzen mit verbesserter 
Toleranz oder Resistenz gegen 
Auswirkungen des Klimawandels und 
Umweltbelastungen, verbesserte Nährstoff- 
und Wassernutzungseffizienz, Pflanzen mit 
höheren Erträgen und Widerstandsfähigkeit 
sowie verbesserte Qualitätsmerkmale. 

(3) In der öffentlichen und privaten 
Forschung werden NGT bei einer größeren 
Vielfalt von Pflanzen und Merkmalen 
eingesetzt als bei den in der Union oder 
weltweit zugelassenen transgenen 
Techniken.33 Dazu gehören Pflanzen mit 
verbesserter Toleranz oder Resistenz 
gegenüber Pflanzenkrankheiten und -
schädlingen, Pflanzen mit Toleranz 
gegenüber Herbiziden, Pflanzen mit 
verbesserter Toleranz oder Resistenz gegen 
Auswirkungen des Klimawandels und 
Umweltbelastungen, verbesserte Nährstoff- 
und Wassernutzungseffizienz, Pflanzen mit 
höheren Erträgen und Widerstandsfähigkeit 
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Diese Arten neuer Pflanzen könnten in 
Verbindung mit der relativ einfachen und 
schnellen Anwendung dieser neuen 
Techniken den Landwirten, Verbrauchern 
und der Umwelt Vorteile bringen. So 
haben NGT das Potenzial, zu den 
Innovations- und Nachhaltigkeitszielen des 
europäischen Grünen Deals34  und der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“35, der 
Biodiversitätsstrategie36 und Strategie für 
die Anpassung an den Klimawandel37, zur 
globalen Ernährungssicherheit38, zur 
Bioökonomie-Strategie39  und zur 
strategischen Autonomie der Union40 
beizutragen. 

sowie verbesserte Qualitätsmerkmale. 
Diese Arten neuer Pflanzen könnten in 
Verbindung mit der relativ einfachen und 
schnellen Anwendung dieser neuen 
Techniken den Landwirten, Verbrauchern 
und der Umwelt Vorteile bringen. So 
haben NGT das Potenzial, zu den 
Innovations- und Nachhaltigkeitszielen des 
europäischen Grünen Deals34 und der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“35, der 
Biodiversitätsstrategie36 und Strategie für 
die Anpassung an den Klimawandel37, zur 
globalen Ernährungssicherheit38, zur 
Bioökonomie-Strategie39 und zur 
strategischen Autonomie der Union40 
beizutragen. 

_________________ _________________ 
33 Erkenntnisse und Lösungen aus EU-
finanzierten Forschungs- und 
Innovationsprojekten zu 
Pflanzenzüchtungsstrategien können dazu 
beitragen, Herausforderungen beim 
Nachweis zu bewältigen, 
Rückverfolgbarkeit und Authentizität zu 
gewährleisten und Innovationen im 
Bereich neuer genomischer Techniken zu 
fördern. Mehr als 1000 Projekte wurden 
über das Siebte 
Forschungsrahmenprogramm und das 
Nachfolgeprogramm Horizont 2020 mit 
Investitionen in Höhe von mehr als 3 Mrd. 
EUR finanziert. Im Rahmen von Horizont 
Europa werden auch neue 
Verbundforschungsprojekte zu 
Pflanzenzüchtungsstrategien unterstützt, 
SWD(2021) 92. 

33 Erkenntnisse und Lösungen aus EU-
finanzierten Forschungs- und 
Innovationsprojekten zu 
Pflanzenzüchtungsstrategien können dazu 
beitragen, Herausforderungen beim 
Nachweis zu bewältigen, 
Rückverfolgbarkeit und Authentizität zu 
gewährleisten und Innovationen im 
Bereich neuer genomischer Techniken zu 
fördern. Mehr als 1000 Projekte wurden 
über das Siebte 
Forschungsrahmenprogramm und das 
Nachfolgeprogramm Horizont 2020 mit 
Investitionen in Höhe von mehr als 3 Mrd. 
EUR finanziert. Im Rahmen von Horizont 
Europa werden auch neue 
Verbundforschungsprojekte zu 
Pflanzenzüchtungsstrategien unterstützt, 
SWD(2021)0092. 

34 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal (COM(2019) 640 final). 

34 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Der europäische 
Grüne Deal (COM(2019)0640). 

35 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – „Vom Hof auf den Tisch“ – 
eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem 

35 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – „Vom Hof auf den Tisch“ – 
eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem 
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(COM(2020) 381 final). (COM(2020)0381). 
36 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen, EU-Biodiversitätsstrategie für 
2030: Mehr Raum für die Natur in unserem 
Leben (COM(2020) 380 final). 

36 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen, EU-Biodiversitätsstrategie für 
2030: Mehr Raum für die Natur in unserem 
Leben (COM(2020)0380). 

37 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Ein klimaresilientes Europa 
aufbauen – die neue EU-Strategie für die 
Anpassung an den Klimawandel 
(COM(2021) 82 final). 

37 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Ein klimaresilientes Europa 
aufbauen – die neue EU-Strategie für die 
Anpassung an den Klimawandel 
(COM(2021)0082). 

38 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen, Gewährleistung 
der Ernährungssicherheit und Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit der 
Lebensmittelsysteme, COM(2022) 133 
final. Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO), 2022, Gene Editing and 
agrifood systems, Rom, ISBN 978-92-5-
137417-7. 

38 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen, Gewährleistung 
der Ernährungssicherheit und Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit der 
Lebensmittelsysteme, COM(2022)0133. 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO), 2022, Gene Editing and 
agrifood systems, Rom, ISBN 978-92-5-
137417-7. 

39 Europäische Kommission, 
Generaldirektion Forschung und 
Innovation, Eine nachhaltige Bioökonomie 
für Europa – Stärkung der Verbindungen 
zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt: aktualisierte Bioökonomie-
Strategie, Amt für Veröffentlichungen, 
2018, 
https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130. 

39 Europäische Kommission, 
Generaldirektion Forschung und 
Innovation, Eine nachhaltige Bioökonomie 
für Europa – Stärkung der Verbindungen 
zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt: aktualisierte Bioökonomie-
Strategie, Amt für Veröffentlichungen, 
2018, 
https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130. 

40 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Überprüfung der 
Handelspolitik – Eine offene, nachhaltige 
und entschlossene Handelspolitik 
(COM(2021) 66 final). 

40 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Überprüfung der 
Handelspolitik – Eine offene, nachhaltige 
und entschlossene Handelspolitik 
(COM(2021)0066). 
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Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Auf der Grundlage des derzeitigen 
wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnisstands, insbesondere in Bezug auf 
Sicherheitsaspekte, sollte diese 
Verordnung auf GVO beschränkt werden, 
bei denen es sich um Pflanzen handelt, 
d. h. auf Organismen der taxonomischen 
Gruppen Archaeplastida oder 
Phaeophyceae, und Mikroorganismen, 
Pilze und Tiere, bei denen das verfügbare 
Wissen begrenzter ist, ausschließen. Aus 
demselben Grund sollte diese Verordnung 
nur für Pflanzen gelten, die durch 
bestimmte NGT gewonnen werden: 
gezielte Mutagenese und Cisgenese 
(einschließlich Intragenese) (im Folgenden 
„NGT-Pflanzen“), jedoch nicht durch 
andere neue genomische Techniken. 
Solche NGT-Pflanzen tragen kein 
genetisches Material von nicht 
kreuzungsfähigen Arten. GVO, die durch 
andere neue genomische Techniken 
hergestellt wurden, mit denen genetisches 
Material von nicht kreuzungsfähigen Arten 
(Transgenese) in einen Organismus 
eingeführt wird, sollten weiterhin 
ausschließlich den GVO-
Rechtsvorschriften der Union unterliegen, 
da die daraus resultierenden Pflanzen 
spezifische Risiken im Zusammenhang mit 
dem Transgen bergen könnten. Darüber 
hinaus gibt es keine Hinweise darauf, 
dass die derzeitigen Anforderungen der 
GVO-Rechtsvorschriften der Union für 
durch Transgenese gewonnene GVO zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt angepasst 
werden müssen. 

(9) Auf der Grundlage des derzeitigen 
wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnisstands, insbesondere in Bezug auf 
Sicherheitsaspekte, sollte diese 
Verordnung auf GVO beschränkt werden, 
bei denen es sich um Pflanzen handelt, 
d. h. auf Organismen der taxonomischen 
Gruppen Archaeplastida oder 
Phaeophyceae. Das verfügbare Wissen zu 
anderen Organismen wie 
Mikroorganismen, Pilzen und Tieren sollte 
im Hinblick auf künftige diesbezügliche 
Gesetzesinitiativen überprüft werden. Aus 
demselben Grund sollte diese Verordnung 
nur für Pflanzen gelten, die durch 
bestimmte NGT gewonnen werden: 
gezielte Mutagenese und Cisgenese 
(einschließlich Intragenese) (im Folgenden 
„NGT-Pflanzen“), jedoch nicht durch 
andere neue genomische Techniken. 
Solche NGT-Pflanzen tragen kein 
genetisches Material von nicht 
kreuzungsfähigen Arten. GVO, die durch 
andere neue genomische Techniken 
hergestellt wurden, mit denen genetisches 
Material von nicht kreuzungsfähigen Arten 
(Transgenese) in einen Organismus 
eingeführt wird, sollten weiterhin 
ausschließlich den GVO-
Rechtsvorschriften der Union unterliegen, 
da die daraus resultierenden Pflanzen 
spezifische Risiken im Zusammenhang mit 
dem Transgen bergen könnten.  

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Der Rechtsrahmen für NGT-
Pflanzen sollte den Zielen der GVO-
Rechtsvorschriften der Union entsprechen, 
um ein hohes Schutzniveau für die 
Gesundheit von Mensch und Tier sowie für 
die Umwelt und das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts für die 
betreffenden Pflanzen und Erzeugnisse zu 
gewährleisten und gleichzeitig den 
Besonderheiten von NGT-Pflanzen 
Rechnung zu tragen. Dieser Rechtsrahmen 
sollte die Entwicklung und das 
Inverkehrbringen von Pflanzen, Lebens- 
und Futtermitteln, die NGT-Pflanzen 
enthalten, aus ihnen bestehen oder daraus 
hergestellt werden, und anderen 
Erzeugnissen, die NGT-Pflanzen enthalten 
oder aus ihnen bestehen (im Folgenden 
„NGT-Erzeugnisse“), ermöglichen, um zu 
den Innovations- und Nachhaltigkeitszielen 
des europäischen Grünen Deals und der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, der 
Biodiversitätsstrategie und der Strategie für 
die Anpassung an den Klimawandel 
beizutragen und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Agrar- und Lebensmittelsektors der 
Union auf Unionsebene und weltweit zu 
stärken. 

(10) Unter uneingeschränkter 
Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips 
sollte der Rechtsrahmen für NGT-Pflanzen 
den Zielen der GVO-Rechtsvorschriften 
der Union entsprechen, um ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier sowie für die Umwelt 
und das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts für die betreffenden 
Pflanzen und Erzeugnisse zu gewährleisten 
und gleichzeitig den Besonderheiten von 
NGT-Pflanzen Rechnung zu tragen. Dieser 
Rechtsrahmen sollte die Entwicklung und 
das Inverkehrbringen von Pflanzen, 
Lebens- und Futtermitteln, die NGT-
Pflanzen enthalten, aus ihnen bestehen 
oder daraus hergestellt werden, und 
anderen Erzeugnissen, die NGT-Pflanzen 
enthalten oder aus ihnen bestehen (im 
Folgenden „NGT-Erzeugnisse“), 
ermöglichen, um zu den Innovations- und 
Nachhaltigkeitszielen des europäischen 
Grünen Deals und der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“, der Biodiversitätsstrategie 
und der Strategie für die Anpassung an den 
Klimawandel beizutragen und die 
Wettbewerbsfähigkeit des Agrar- und 
Lebensmittelsektors der Union auf 
Unionsebene und weltweit zu stärken. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Diese Verordnung stellt ein lex 
specialis im Hinblick auf die GVO-
Rechtsvorschriften der Union dar. Es werden 
besondere Bestimmungen für NGT-Pflanzen 
und NGT-Erzeugnisse eingeführt. Wenn die 
vorliegende Verordnung jedoch keine 
spezifischen Vorschriften enthält, sollten 
NGT-Pflanzen und daraus gewonnene 
Erzeugnisse (einschließlich Lebens- und 
Futtermitteln) weiterhin den Anforderungen 
der GVO-Rechtsvorschriften der Union und 

(11) Diese Verordnung stellt ein lex 
specialis im Hinblick auf die GVO-
Rechtsvorschriften der Union dar. Es werden 
besondere Bestimmungen für NGT-Pflanzen 
und NGT-Erzeugnisse eingeführt. Wenn die 
vorliegende Verordnung jedoch keine 
spezifischen Vorschriften enthält, sollten 
NGT-Pflanzen und daraus gewonnene 
Erzeugnisse weiterhin den Anforderungen 
der GVO-Rechtsvorschriften der Union und 
den Vorschriften über GVO in 
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den Vorschriften über GVO in 
sektorspezifischen Rechtsvorschriften, wie 
der Verordnung (EU) 2017/625 über 
amtliche Kontrollen oder den 
Rechtsvorschriften über bestimmte 
Erzeugnisse wie Pflanzen- und forstliches 
Vermehrungsmaterial, unterliegen. 

sektorspezifischen Rechtsvorschriften, wie 
der Verordnung (EU) 2017/625 über 
amtliche Kontrollen oder den 
Rechtsvorschriften über bestimmte 
Erzeugnisse wie Pflanzen- und forstliches 
Vermehrungsmaterial, unterliegen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) NGT-Pflanzen, die das Potenzial 
haben, in der Umwelt zu überdauern, sich 
zu vermehren oder zu verbreiten, und 
zwar innerhalb oder außerhalb der 
Felder, sollten mit größter Sorgfalt auf 
ihre Auswirkungen auf Natur und 
Umwelt hin geprüft werden. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) NGT-Pflanzen, die auch natürlich 
vorkommen oder durch herkömmliche 
Züchtungstechniken erzeugt werden 
könnten, und ihre Nachkommen, die mit 
herkömmlichen Züchtungstechniken 
gewonnen werden (im Folgenden „NGT-
Pflanzen der Kategorie 1“), sollten als 
Pflanzen behandelt werden, die natürlich 
vorkommen oder durch herkömmliche 
Züchtungstechniken erzeugt wurden, da sie 
gleichwertig sind und ihre Risiken 
vergleichbar sind, wodurch in vollem 
Umfang von den GVO-Rechtsvorschriften 
der Union und den Anforderungen an GVO 
in sektorspezifischen Rechtsvorschriften 
abgewichen wird. Um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, sollten in dieser Verordnung 
die Kriterien festgelegt werden, anhand 
deren festgestellt werden kann, ob eine 

(14) NGT-Pflanzen, die auch natürlich 
vorkommen oder durch herkömmliche 
Züchtungstechniken erzeugt werden 
könnten, und ihre Nachkommen (im 
Folgenden „NGT-Pflanzen der 
Kategorie 1“) sollten als Pflanzen 
behandelt werden, die natürlich 
vorkommen oder durch herkömmliche 
Züchtungstechniken erzeugt wurden, da sie 
gleichwertig sind und ihre Risiken 
vergleichbar sind, wodurch in vollem 
Umfang von den GVO-Rechtsvorschriften 
der Union und den Anforderungen an GVO 
in sektorspezifischen Rechtsvorschriften 
abgewichen wird. Um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, sollten in dieser Verordnung 
die Kriterien festgelegt werden, anhand 
deren festgestellt werden kann, ob eine 
NGT-Pflanze den natürlich vorkommenden 
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NGT-Pflanze den natürlich vorkommenden 
oder herkömmlich gezüchteten Pflanzen 
gleichwertig ist, und es sollte ein Verfahren 
festgelegt werden, nach dem die 
zuständigen Behörden die Erfüllung dieser 
Kriterien vor der Freisetzung oder dem 
Inverkehrbringen von NGT-Pflanzen oder 
NGT-Erzeugnissen überprüfen und darüber 
entscheiden können. Diese Kriterien sollten 
objektiv sein und auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen. Sie sollten Art und 
Umfang der genetischen Veränderungen 
abdecken, die in der Natur oder in 
Organismen, die mit herkömmlichen 
Züchtungsverfahren gewonnen wurden, 
beobachtet werden können, und 
Schwellenwerte sowohl für die Größe als 
auch für die Anzahl der genetischen 
Veränderungen des Genoms von NGT-
Pflanzen enthalten. Da sich die 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse in diesem Bereich rasch 
weiterentwickeln, sollte die Kommission 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ermächtigt werden, diese Kriterien unter 
Berücksichtigung des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts in Bezug auf 
Art und Umfang genetischer 
Veränderungen, die in der Natur oder 
durch herkömmliche Züchtung auftreten 
können, zu aktualisieren. 

oder herkömmlich gezüchteten Pflanzen 
gleichwertig ist, und es sollte ein Verfahren 
festgelegt werden, nach dem die 
zuständigen Behörden die Erfüllung dieser 
Kriterien vor der Freisetzung oder dem 
Inverkehrbringen von NGT-Pflanzen oder 
NGT-Erzeugnissen überprüfen und darüber 
entscheiden können. Diese Kriterien sollten 
objektiv sein und auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen. Sie sollten Art und 
Umfang der genetischen Veränderungen 
abdecken, die in der Natur oder in 
Organismen, die mit herkömmlichen 
Züchtungsverfahren gewonnen wurden, 
beobachtet werden können, und 
Schwellenwerte sowohl für die Größe als 
auch für die Anzahl der genetischen 
Veränderungen des Genoms von NGT-
Pflanzen enthalten. Da sich die 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse in diesem Bereich rasch 
weiterentwickeln, sollte die Kommission 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
ermächtigt werden, diese Kriterien unter 
Berücksichtigung des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts in Bezug auf 
Art und Umfang genetischer 
Veränderungen, die in der Natur oder 
durch herkömmliche Züchtung auftreten 
können, zu aktualisieren. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Angesichts der hohen Komplexität 
von Pflanzengenomen sollten die 
Kriterien, nach denen eine NGT-Pflanze 
als gleichwertig mit einer natürlich 
vorkommenden oder herkömmlich 
gezüchteten Pflanze angesehen wird, der 
Vielfalt der Genomgröße von Pflanzen 
und ihrer Merkmale Rechnung tragen. 
Polyploide Pflanzen enthalten mehr als 
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zwei homologe Chromosomen. In dieser 
Kategorie polyploider Pflanzen haben die 
tetraploiden, hexaploiden und oktoploiden 
4, 6 bzw. 8 Chromosomensätze. Polyploide 
Pflanzen weisen im Vergleich zu 
monoploiden Pflanzen in der Regel eine 
größere Anzahl genetischer 
Veränderungen auf. Aus diesen Gründen 
sollte bei jeder Begrenzung der 
Gesamtzahl der individuellen 
Veränderungen pro Pflanze die Anzahl 
der in einer Pflanze vorhandenen 
Chromosomensätze („Ploidie“) 
berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Da die Kriterien für die 
Gleichwertigkeit einer NGT-Pflanze mit 
natürlich vorkommenden oder 
herkömmlich gezüchteten Pflanzen nicht 
mit der Art der Tätigkeit 
zusammenhängen, die die absichtliche 
Freisetzung der NGT-Pflanze erfordert, 
sollte eine Erklärung über den Status als 
NGT-Pflanze der Kategorie 1, die vor ihrer 
absichtlichen Freisetzung für einen anderen 
Zweck als das Inverkehrbringen im Gebiet 
der Union abgegeben wird, auch für das 
Inverkehrbringen verbundener NGT-
Erzeugnisse gelten. Da in der Phase der 
Feldversuche große Unsicherheit darüber 
besteht, ob das Produkt auf den Markt 
gelangt, und da wahrscheinlich auch 
kleinere Unternehmen an solchen 
Freisetzungen beteiligt sind, sollte das 
Verfahren zur Überprüfung des Status als 
NGT-Pflanzen der Kategorie 1 vor 
Feldversuchen von den zuständigen 
nationalen Behörden durchgeführt werden, 
da dies für die Unternehmen mit einem 
geringeren Verwaltungsaufwand 
verbunden wäre, und eine Entscheidung 
sollte nur auf Unionsebene getroffen 

(18) Da die Kriterien für die 
Gleichwertigkeit einer NGT-Pflanze mit 
natürlich vorkommenden oder 
herkömmlich gezüchteten Pflanzen nicht 
mit der Art der Tätigkeit 
zusammenhängen, die die absichtliche 
Freisetzung der NGT-Pflanze erfordert, 
sollte eine Erklärung über den Status als 
NGT-Pflanze der Kategorie 1, die vor ihrer 
absichtlichen Freisetzung für einen anderen 
Zweck als das Inverkehrbringen im Gebiet 
der Union abgegeben wird, auch für das 
Inverkehrbringen verbundener NGT-
Erzeugnisse gelten. Da in der Phase der 
Feldversuche große Unsicherheit darüber 
besteht, ob das Produkt auf den Markt 
gelangt, und da wahrscheinlich auch 
kleinere Unternehmen an solchen 
Freisetzungen beteiligt sind, sollte das 
Verfahren zur Überprüfung des Status als 
NGT-Pflanzen der Kategorie 1 vor 
Feldversuchen von den zuständigen 
nationalen Behörden durchgeführt werden, 
da dies für die Unternehmen mit einem 
geringeren Verwaltungsaufwand 
verbunden wäre, und eine Entscheidung 
sollte nur auf Unionsebene getroffen 
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werden, wenn andere zuständige nationale 
Behörden Stellung zum 
Überprüfungsbericht nehmen. Wird das 
Überprüfungsersuchen vor dem 
Inverkehrbringen von NGT-Erzeugnissen 
gestellt, sollte das Verfahren auf 
Unionsebene durchgeführt werden, um die 
Wirksamkeit des Überprüfungsverfahrens 
und die Kohärenz der Erklärungen über 
den Status als NGT-Pflanze der 
Kategorie 1 zu gewährleisten. 

werden, wenn andere zuständige nationale 
Behörden Stellung zum 
Überprüfungsbericht nehmen. Wird das 
Überprüfungsersuchen vor dem 
Inverkehrbringen von NGT-Erzeugnissen 
gestellt und gibt es begründete Einwände 
anderer Mitgliedstaaten, sollte das 
Verfahren in Absprache mit der 
Kommission und der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (im 
Folgenden „Behörde“) durchgeführt 
werden, um die Wirksamkeit des 
Überprüfungsverfahrens und die Kohärenz 
der Erklärungen über den Status als NGT-
Pflanze der Kategorie 1 sicherzustellen. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Für eine wirksame Auswahl neuer 
Sorten, die dem Agrarsektor helfen, die 
Ernährungssicherheit zu erhöhen sowie 
die Nachhaltigkeit, die Anpassung und 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber den 
Folgen des Klimawandels zu verbessern, 
ist es notwendig, die Besonderheiten 
polyploider Pflanzen zu berücksichtigen, 
d. h. solcher Pflanzen, die mehr als zwei 
Genome enthalten. Bei solchen Pflanzen 
sollte die Höchstzahl der zulässigen 
genetischen Veränderungen für die 
Aufnahme in die NGT-Pflanzen der 
Kategorie 1 im Verhältnis zur Anzahl der 
in ihnen enthaltenen Genome stehen. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, die Kommission und die 

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, die Kommission und die 
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Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die 
„Behörde“) sollten strengen Fristen 
unterliegen, um sicherzustellen, dass die 
Erklärungen über den Status als NGT-
Pflanze der Kategorie 1 innerhalb einer 
angemessenen Frist abgegeben werden. 

Behörde sollten angemessenen Fristen 
unterliegen, um sicherzustellen, dass die 
Erklärungen über den Status als NGT-
Pflanze der Kategorie 1 innerhalb einer 
angemessenen Frist abgegeben werden. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Entscheidungen, mit denen der 
Status als NGT-Pflanze der Kategorie 1 
erklärt wird, sollten der betreffenden NGT-
Pflanze eine Kennnummer zuweisen, um 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
solcher Pflanzen zu gewährleisten, wenn 
sie in die Datenbank aufgenommen 
werden, und für die Zwecke der 
Kennzeichnung von aus ihnen 
gewonnenem 
Pflanzenvermehrungsmaterial. 

(21) Entscheidungen, mit denen der 
Status als NGT-Pflanze der Kategorie 1 
erklärt wird, sollten der betreffenden NGT-
Pflanze eine Kennnummer zuweisen, um 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
solcher Pflanzen zu gewährleisten, wenn 
sie in die Datenbank aufgenommen 
werden. Die aufgelisteten Informationen 
müssen Angaben dazu enthalten, welche 
Technik(en) zur Gewinnung der 
Merkmale verwendet wurde(n). 

 

Abänderung  15 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Die Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates47 
verbietet die Verwendung von GVO und 
Erzeugnissen aus und mit GVO in der 
ökologischen/biologischen Produktion. 
Darin werden GVO für die Zwecke dieser 
Verordnung unter Bezugnahme auf die 
Richtlinie 2001/18/EG definiert, wobei 
GVO, die durch die in Anhang I B der 
Richtlinie 2001/18/EG aufgeführten 

(23) Die Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates47 
verbietet die Verwendung von GVO und 
Erzeugnissen aus und mit GVO in der 
ökologischen/biologischen Produktion. 
Darin werden GVO für die Zwecke dieser 
Verordnung unter Bezugnahme auf die 
Richtlinie 2001/18/EG definiert, wobei 
GVO, die durch die in Anhang I B der 
Richtlinie 2001/18/EG aufgeführten 
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Verfahren der genetischen Veränderung 
gewonnen wurden, von dem Verbot 
ausgenommen sind. Infolgedessen werden 
NGT-Pflanzen der Kategorie 2 in der 
ökologischen/biologischen Produktion 
verboten. Es ist jedoch notwendig, den 
Status von NGT-Pflanzen der Kategorie 1 
für die Zwecke der 
ökologischen/biologischen Produktion zu 
klären. Der Einsatz neuer genomischer 
Techniken ist derzeit nicht mit dem 
Konzept der ökologischen/biologischen 
Produktion in der 
Verordnung (EG) 2018/848 und der 
Wahrnehmung ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse durch die Verbraucher 
vereinbar. Die Verwendung von NGT-
Pflanzen der Kategorie 1 sollte daher auch 
in der ökologischen/biologischen 
Produktion verboten werden. 

Verfahren der genetischen Veränderung 
gewonnen wurden, von dem Verbot 
ausgenommen sind. Infolgedessen werden 
NGT-Pflanzen der Kategorie 2 in der 
ökologischen/biologischen Produktion 
verboten. Es ist jedoch notwendig, den 
Status von NGT-Pflanzen der Kategorie 1 
für die Zwecke der 
ökologischen/biologischen Produktion zu 
klären. Derzeit muss die Vereinbarkeit des 
Einsatzes neuer genomischer Techniken 
mit den Grundsätzen der 
ökologischen/biologischen Produktion 
weiter geprüft werden. Die Verwendung 
von NGT-Pflanzen der Kategorie 1 sollte 
daher in der ökologischen/biologischen 
Produktion verboten werden, bis eine 
derartige weitere Prüfung stattgefunden 
hat. 

_________________ _________________ 
47 Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1). 

47 Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1). 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Es sollten Vorkehrungen getroffen 
werden, um für Transparenz bei der 
Verwendung von NGT-Pflanzensorten der 
Kategorie 1 zu sorgen, um sicherzustellen, 
dass Produktionsketten, die von NGT frei 
bleiben wollen, dies tun können, und so das 
Vertrauen der Verbraucher zu wahren. 
NGT-Pflanzen, die eine Erklärung über 
den Status als NGT-Pflanze der 
Kategorie 1 erhalten haben, sollten in einer 

(24) Es sollten Vorkehrungen getroffen 
werden, um für Transparenz bei der 
Verwendung von NGT-Pflanzensorten der 
Kategorie 1 zu sorgen, um sicherzustellen, 
dass Produktionsketten, die von NGT frei 
bleiben wollen, dies tun können, und so das 
Vertrauen der Verbraucher zu wahren. 
NGT-Pflanzen, die eine Erklärung über 
den Status als NGT-Pflanze der 
Kategorie 1 erhalten haben, sollten in einer 
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öffentlich zugänglichen Datenbank 
aufgeführt werden. Um die 
Rückverfolgbarkeit, Transparenz und 
Wahlmöglichkeiten der Unternehmer 
während der Forschung und 
Pflanzenzüchtung beim Verkauf von 
Saatgut an Landwirte oder bei der 
anderweitigen Bereitstellung von 
Pflanzenvermehrungsmaterial an Dritte zu 
gewährleisten, sollte 
Pflanzenvermehrungsmaterial von NGT-
Pflanzen der Kategorie 1 als NGT der 
Kategorie 1 gekennzeichnet werden. 

öffentlich zugänglichen Datenbank 
aufgeführt werden, in der auch Angaben 
über die zur Gewinnung des Merkmals 
bzw. der Merkmale verwendete(n) 
Technik(en) geführt werden. Um die 
Rückverfolgbarkeit, Transparenz und 
Wahlmöglichkeiten der Unternehmer 
während der Forschung und 
Pflanzenzüchtung beim Verkauf von 
Saatgut an Landwirte oder bei der 
anderweitigen Bereitstellung von 
Pflanzenvermehrungsmaterial an Dritte zu 
gewährleisten, sollte 
Pflanzenvermehrungsmaterial von NGT-
Pflanzen der Kategorie 1 als NGT der 
Kategorie 1 gekennzeichnet werden. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Die Richtlinie 2001/18/EG schreibt 
einen Plan zur Überwachung der 
Umweltauswirkungen von GVO nach ihrer 
absichtlichen Freisetzung oder ihrem 
Inverkehrbringen vor, sieht jedoch 
Flexibilität bei der Gestaltung des Plans 
unter Berücksichtigung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung, der 
Merkmale des GVO, seiner 
voraussichtlichen Verwendung und des 
Aufnahmemilieus vor. Genetische 
Veränderungen bei NGT-Pflanzen der 
Kategorie 2 können von Veränderungen, 
die nur eine begrenzte Risikobewertung 
erfordern, bis hin zu komplexen 
Veränderungen, die eine gründlichere 
Analyse potenzieller Risiken erfordern, 
reichen. Daher sollten die Anforderungen 
an die Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen in Bezug auf 
Umweltauswirkungen von NGT-Pflanzen 
der Kategorie 2 unter Berücksichtigung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und der 
Erfahrungen mit Feldversuchen, der 
Merkmale der betreffenden NGT-Pflanze, 

(29) Die Richtlinie 2001/18/EG schreibt 
einen Plan zur Überwachung der 
Umweltauswirkungen von GVO nach ihrer 
absichtlichen Freisetzung oder ihrem 
Inverkehrbringen vor, sieht jedoch 
Flexibilität bei der Gestaltung des Plans 
unter Berücksichtigung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung, der 
Merkmale des GVO, seiner 
voraussichtlichen Verwendung und des 
Aufnahmemilieus vor. Genetische 
Veränderungen bei NGT-Pflanzen der 
Kategorie 2 können von Veränderungen, 
die nur eine begrenzte Risikobewertung 
erfordern, bis hin zu komplexen 
Veränderungen, die eine gründlichere 
Analyse potenzieller Risiken erfordern, 
reichen. Daher sollten die Anforderungen 
an die Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen in Bezug auf 
Umweltauswirkungen von NGT-Pflanzen 
der Kategorie 2 unter Berücksichtigung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und der 
Erfahrungen mit Feldversuchen, der 
Merkmale der betreffenden NGT-Pflanze, 
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der Merkmale und des Umfangs ihrer 
voraussichtlichen Verwendung, 
insbesondere der bisherigen sicheren 
Verwendung der Pflanze und der 
Merkmale des Aufnahmemilieus, 
angepasst werden. Deshalb sollte kein Plan 
zur Überwachung der 
Umweltauswirkungen erforderlich sein, 
wenn die NGT-Pflanze der Kategorie 2 
wahrscheinlich keine 
überwachungsbedürftigen Risiken birgt, 
z. B. indirekte, verzögerte oder 
unvorhergesehene Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt. 

der Merkmale und des Umfangs ihrer 
voraussichtlichen Verwendung, 
insbesondere der bisherigen sicheren 
Verwendung der Pflanze und der 
Merkmale des Aufnahmemilieus, 
angepasst werden. In Anbetracht des 
Vorsorgeprinzips sollte ein Plan zur 
Überwachung der Umweltauswirkungen 
stets vorgeschrieben sein, wenn die 
Genehmigung erstmals erteilt wird. Bei 
der Erneuerung der Genehmigung kann 
von der Überwachungspflicht abgesehen 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
die betreffende NGT-Pflanze der 
Kategorie 2 keine 
überwachungsbedürftigen Risiken birgt, 
wie z. B. indirekte, verzögerte oder 
unvorhergesehene Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Herbizidtolerante Pflanzen werden 
so gezüchtet, dass sie absichtlich tolerant 
gegenüber Herbiziden sind, um in 
Kombination mit dem Einsatz dieser 
Herbizide angebaut zu werden. Erfolgt ein 
solcher Anbau nicht unter geeigneten 
Bedingungen, kann dies zur Entwicklung 
von Unkraut führen, das gegen diese 
Herbizide resistent ist, oder dazu, dass die 
Menge der ausgebrachten Herbizide erhöht 
werden muss, unabhängig von der 
Züchtungstechnik. Aus diesem Grund 
sollten NGT-Pflanzen, die 
herbizidtolerante Merkmale aufweisen, 
nicht für Anreize gemäß diesem Rahmen 
in Betracht kommen. Diese Verordnung 
sollte jedoch keine anderen spezifischen 
Maßnahmen in Bezug auf 
herbizidtolerante NGT-Pflanzen 
vorsehen, da solche Maßnahmen 
horizontal in dem [Vorschlag der 
Kommission für eine Verordnung des 

(36) Herbizidtolerante Pflanzen werden 
so gezüchtet, dass sie absichtlich tolerant 
gegenüber Herbiziden sind, um in 
Kombination mit dem Einsatz dieser 
Herbizide angebaut zu werden. Erfolgt ein 
solcher Anbau nicht unter geeigneten 
Bedingungen, kann dies zur Entwicklung 
von Unkraut führen, das gegen diese 
Herbizide resistent ist, oder dazu, dass die 
Menge der ausgebrachten Herbizide erhöht 
werden muss, unabhängig von der 
Züchtungstechnik. Aus diesem Grund 
sollten NGT-Pflanzen, die 
herbizidtolerante Merkmale aufweisen, 
nicht in den Geltungsbereich der NGT-
Pflanzen der Kategorie 1 fallen. 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Erzeugung und Vermarktung 
von Pflanzenvermehrungsmaterial in der 
Union] getroffen werden. 

 

Abänderung  239 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Damit NGT-Pflanzen zu den 
Nachhaltigkeitszielen des Grünen Deals 
und der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ sowie der Biodiversitätsstrategie 
beitragen können, sollte der Anbau von 
NGT-Pflanzen in der Union erleichtert 
werden. Dies setzt voraus, dass für 
Züchter und Landwirte vorhersehbar ist, 
ob sie solche Pflanzen in der Union 
anbauen können. Daher würde die in 
Artikel 26b der Richtlinie 2001/18/EG 
vorgesehene Möglichkeit für die 
Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur 
Beschränkung oder zum Verbot des 
Anbaus von NGT-Pflanzen der 
Kategorie 2 in ihrem gesamten 
Hoheitsgebiet oder in Teilen davon zu 
erlassen, diese Ziele untergraben. 

entfällt 

 
 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Um das Ziel eines wirksamen 
Funktionierens des Binnenmarkts zu 
erreichen, sollten NGT-Pflanzen und 
verwandte Erzeugnisse in den Genuss des 
freien Warenverkehrs kommen, sofern sie 
die Anforderungen anderer 
Rechtsvorschriften der Union erfüllen. 

(39) Um das Ziel eines wirksamen 
Funktionierens des Binnenmarkts und den 
freien Warenverkehr von NGT-Pflanzen 
und NGT-Erzeugnissen in der gesamten 
Union zu erreichen, sollte die absichtliche 
Freisetzung von NGT-Pflanzen und das 
Inverkehrbringen von NGT-Erzeugnissen 
auf harmonisierten Anforderungen sowie 
auf den in dieser Verordnung festgelegten 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=


 

 185 

Verfahren beruhen und zum Erlass eines 
Beschlusses führen, der in allen 
Mitgliedstaaten einheitlich anwendbar ist.  

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Angesichts der Neuartigkeit der 
NGT wird es wichtig sein, die Entwicklung 
und die Präsenz von NGT-Pflanzen und -
Erzeugnissen auf dem Markt genau zu 
überwachen und alle damit verbundenen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier, die Umwelt und die 
ökologische, wirtschaftliche und soziale 
Nachhaltigkeit zu bewerten. Die 
Kommission sollte regelmäßig und 
innerhalb von fünf Jahren nach Erlass des 
ersten Beschlusses, mit dem die 
absichtliche Freisetzung oder das 
Inverkehrbringen von NGT-Pflanzen oder 
NGT-Erzeugnissen in der Union gestattet 
wird, eine Bewertung dieser Verordnung 
vornehmen, um die Fortschritte bei der 
Verfügbarkeit von NGT-Pflanzen mit 
solchen Merkmalen oder Eigenschaften auf 
dem EU-Markt zu messen. 

(40) Angesichts der fortschreitenden 
Entwicklung neuer genomischer 
Techniken sollte die Kommission 
innerhalb von fünf Jahren nach Erlass des 
ersten Beschlusses, mit dem die 
absichtliche Freisetzung oder das 
Inverkehrbringen von NGT-Pflanzen oder 
NGT-Erzeugnissen in der Union gestattet 
wird, eine Bewertung vornehmen. Im 
Rahmen dieser Bewertung sollten die 
Fortschritte bei der Verfügbarkeit von 
NGT-Pflanzen oder NGT-Erzeugnissen 
mit solchen Merkmalen oder Eigenschaften 
auf dem EU-Markt gemessen werden, um 
eine weitere Optimierung dieser 
Verordnung zu erreichen. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Die Art der entwickelten NGT-
Pflanzen und die Auswirkungen 
bestimmter Merkmale auf die ökologische, 
soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
entwickeln sich ständig weiter. Daher 
sollte die Kommission auf der Grundlage 
der verfügbaren Belege für solche 
Entwicklungen und Auswirkungen gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 

(43) Die Art der entwickelten NGT-
Pflanzen und die Auswirkungen 
bestimmter Merkmale auf die ökologische, 
soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
entwickeln sich ständig weiter. Daher 
sollte die Kommission auf der Grundlage 
der verfügbaren Belege für solche 
Entwicklungen und Auswirkungen und 
unter umfassender Berücksichtigung des 
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Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis erhalten, die Liste der Merkmale 
anzupassen, die gefördert oder verhindert 
werden sollten, um die Ziele des Grünen 
Deals und der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“, der Biodiversitätsstrategie und der 
Strategie für die Anpassung an den 
Klimawandel zu erreichen. 

Vorsorgeprinzips gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union die Befugnis erhalten, 
die Liste der Merkmale anzupassen, die 
gefördert oder verhindert werden sollten, 
um die Ziele des Grünen Deals und der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, der 
Biodiversitätsstrategie und der Strategie für 
die Anpassung an den Klimawandel zu 
erreichen. 

 

Abänderung  23 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 45 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (45a) Das Europäische Parlament hat 
die Union und ihre Mitgliedstaaten 
aufgefordert, keine Patente für 
biologische Stoffe zu erteilen und die 
Handlungsfreiheit und die 
Züchterausnahme für Sorten zu wahren. 
Es sollte sichergestellt werden, dass 
Züchter vollständigen Zugang zu dem 
genetischen Material von NGT-Pflanzen 
haben, die per definitionem keine 
transgenen Pflanzen sind. Der Zugang zu 
genetischem Material kann am besten 
gesichert werden, wenn die Rechte des 
Patentinhabers sich bereits in der Hand 
des Züchters erschöpfen 
(Züchterausnahme). Da die derzeitigen 
Bestimmungen des Patentrechts keine 
vollständige Züchterausnahme vorsehen, 
sollte sichergestellt werden, dass Patente 
die Nutzung von NGT-Pflanzen durch 
Züchter und Landwirte nicht 
einschränken. Die NGT-Pflanzen sollten 
daher nicht dem Patentrecht unterliegen, 
sondern zum Schutz des geistigen 
Eigentums ausschließlich dem System des 
gemeinschaftlichen Sortenschutzes gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des 
Rates, was die Inanspruchnahme der 
Züchterausnahme ermöglicht. NGT-
Pflanzen, die daraus gewonnenen Samen, 
ihr Pflanzenmaterial, damit verbundenes 
genetisches Material wie Gene und 
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Gensequenzen sowie Pflanzenmerkmale 
sollten von der Patentierbarkeit 
ausgenommen werden. Der Ausschluss 
von der Patentierbarkeit sollte in allen 
Rechtsvorschriften in einheitlicher Weise 
angewendet werden. Um zu verhindern, 
dass zwischen dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung und der 
Anwendung ihrer Bestimmungen Patente 
erteilt oder Patentanmeldungen 
eingereicht werden, sollte außerdem 
sichergestellt werden, dass 
Pflanzenmaterial ab dem Tag des 
Inkrafttretens dieser Verordnung von der 
Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Bei 
bereits erteilten oder anhängigen 
Patentanmeldungen für Pflanzenmaterial 
sollten die Wirkungen von Patenten 
weiter begrenzt werden. Darüber hinaus 
sollte die Kommission in der anstehenden 
Studie bewerten und sich damit befassen, 
wie das allgemeine Problem der Erteilung 
von Patenten auf Pflanzenmaterial 
unmittelbar oder mittelbar trotz früherer 
Bemühungen, Schlupflöcher zu 
schließen, weiter angegangen werden 
sollte. Im Rahmen der Bewertung sollte 
sich vor allem mit der Rolle und den 
Auswirkungen von Patenten auf den 
Zugang von Züchtern und Landwirten zu 
Pflanzenvermehrungsmaterial, auf die 
Saatgutvielfalt und erschwingliche Preise 
sowie auf die Innovation und 
insbesondere auf die Chancen für KMU 
befasst werden. Dem Bericht der 
Kommission sollten geeignete 
Legislativvorschläge beigefügt werden, 
um sicherzustellen, dass weitere 
notwendige Anpassungen des Rahmens 
für die Rechte des geistigen Eigentums 
vorgenommen werden. 

 

Abänderung 241 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 47 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 (47a) Mit dem europäischen Grünen 
Deal, der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie der 
EU geriet der ökologische/biologische 
Landbau in den Fokus eines Übergangs 
zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen, 
wobei bis 2030 erreicht werden soll, dass 
25 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
ökologisch/biologisch bewirtschaftet 
werden. Damit wird deutlich, dass das 
Bewusstsein für die ökologischen Vorteile 
des ökologischen/biologischen Landbaus, 
bei dem die Landwirte auf weniger 
Betriebsmittel angewiesen sind, sowie 
einer stabilen Nahrungsmittelversorgung 
und Ernährungssouveränität wächst. Mit 
dieser Verordnung darf der Übergang der 
europäischen Lebensmittelsysteme zu 
einem Anteil des 
ökologischen/biologischen Landbaus von 
25 % bis zum Jahr 2030 nicht erschwert 
werden. 

 

Abänderung  243 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 47 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (47b) Es sollten Anforderungen 
bezüglich der Rückverfolgbarkeit von mit 
NGT hergestellten Lebensmitteln und 
Futtermitteln festgelegt werden, um die 
genaue Kennzeichnung dieser 
Erzeugnisse nach Maßgabe der 
Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über genetisch 
veränderte Lebensmittel und Futtermittel 
zu erleichtern und damit sicherzustellen, 
dass den Unternehmern und den 
Verbrauchern genaue Informationen zur 
Verfügung stehen, sodass sie ihr Recht 
auf freie Wahl wirksam ausüben können 
und die Angaben in der Etikettierung 
leichter kontrolliert und überprüft werden 
können. Die Anforderungen an mit NGT 
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hergestellte Lebensmittel und Futtermittel 
sollten ähnlich sein, damit bei einer 
Änderung des Endverwendungszwecks 
keine Informationslücken entstehen. 

 
 

Abänderung  24 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Verordnung enthält besondere 
Vorschriften für die absichtliche 
Freisetzung von Pflanzen, die mit 
bestimmten neuen genomischen Techniken 
gewonnen wurden (im Folgenden „NGT-
Pflanzen“), in die Umwelt zu anderen 
Zwecken als dem Inverkehrbringen sowie 
für das Inverkehrbringen von Lebens- und 
Futtermitteln, die solche Pflanzen 
enthalten, aus ihnen bestehen oder aus 
ihnen hergestellt werden, sowie für das 
Inverkehrbringen von anderen 
Erzeugnissen als Lebens- und 
Futtermitteln, die solche Pflanzen enthalten 
oder aus ihnen bestehen. 

Diese Verordnung enthält im Einklang mit 
dem Vorsorgeprinzip besondere 
Vorschriften für die absichtliche 
Freisetzung von Pflanzen, die mit 
bestimmten neuen genomischen Techniken 
gewonnen wurden (im Folgenden „NGT-
Pflanzen“), in die Umwelt zu anderen 
Zwecken als dem Inverkehrbringen sowie 
für das Inverkehrbringen von Lebens- und 
Futtermitteln, die solche Pflanzen 
enthalten, aus ihnen bestehen oder aus 
ihnen hergestellt werden, sowie für das 
Inverkehrbringen von anderen 
Erzeugnissen als Lebens- und 
Futtermitteln, die solche Pflanzen enthalten 
oder aus ihnen bestehen, wobei für ein 
hohes Schutzniveau für die Gesundheit 
von Mensch und Tier sowie für die 
Umwelt gesorgt wird. 

 

Abänderung  25 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. „NGT-Pflanze“ bezeichnet eine 
genetisch veränderte Pflanze, die durch 
gezielte Mutagenese oder Cisgenese oder 
eine Kombination daraus gewonnen wurde, 
sofern sie kein genetisches Material von 
außerhalb des Genpools der Züchter 
enthält, das während der Entwicklung der 
NGT-Pflanze vorübergehend eingeführt 
worden sein könnte; 

2. „NGT-Pflanze“ bezeichnet eine 
genetisch veränderte Pflanze, die durch 
gezielte Mutagenese oder Cisgenese oder 
eine Kombination daraus gewonnen wurde, 
sofern sie kein genetisches Material von 
außerhalb des Genpools für konventionelle 
Zuchtzwecke enthält, das während der 
Entwicklung der NGT-Pflanze 
vorübergehend eingeführt worden sein 
könnte; 
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Abänderung  26 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. „gezielte Mutagenese“ bezeichnet 
Mutageneseverfahren, die zu 
Veränderungen der DNA-Sequenz an 
spezifischen Stellen im Genom eines 
Organismus führen; 

4. „gezielte Mutagenese“ bezeichnet 
Mutageneseverfahren, die zu 
Veränderungen der DNA-Sequenz an 
gezielten Stellen im Genom eines 
Organismus führen; 

 

Abänderung  27 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. „Genpool der Züchter“ bezeichnet 
die Gesamtheit der genetischen 
Informationen, die in einer Art und anderen 
taxonomischen Arten vorhanden ist, mit 
denen sie gekreuzt werden kann, auch 
durch den Einsatz fortgeschrittener 
Techniken wie Embryonenrettung, 
induzierte Polyploidie und 
Brückenkreuzung; 

6. „Genpool für konventionelle 
Zuchtzwecke“ bezeichnet die Gesamtheit 
der genetischen Informationen, die in einer 
Art und anderen taxonomischen Arten 
vorhanden ist, mit denen sie gekreuzt 
werden kann, durch den Einsatz 
fortgeschrittener Techniken wie 
Embryonenrettung, induzierte Polyploidie 
und Brückenkreuzung; 

 

Abänderung  28 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 15a. „Konzept ‚Eine Gesundheit‘“ 
bezeichnet ein integriertes, 
vereinheitlichendes Konzept, das darauf 
abzielt, die Gesundheit von Mensch, Tier, 
Pflanzen und Ökosystemen nachhaltig ins 
Gleichgewicht zu bringen und zu 
optimieren und mit dem anerkannt wird, 
dass die Gesundheit von Menschen, 
Haus- und Wildtieren sowie Pflanzen und 
der Umwelt im weiteren Sinne, 
einschließlich der Ökosysteme, eng 
miteinander verknüpft und voneinander 
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abhängig sind; 
 

Abänderung  29 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 15 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 15b. „chimärisches Protein“ Proteine, 
die durch die Verbindung von zwei oder 
mehr Genen oder Teile von Genen 
entstehen, die ursprünglich für separate 
Proteine kodiert waren. 

 

Abänderung  30 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) sie ein Nachkomme der unter 
Buchstabe a genannten Pflanzen ist oder 

b) sie ein Nachkomme der unter 
Buchstabe a genannten Pflanzen ist, sofern 
die Kriterien für die Gleichwertigkeit 
gemäß Anhang I weiterhin erfüllt sind, 
oder 

 

Abänderung  31 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) die Pflanze eine NGT-Pflanze der 
Kategorie 2 ist und gemäß Kapitel III 
zugelassen wurde. 

(2) die Pflanze eine NGT-Pflanze der 
Kategorie 2 ist und gemäß Kapitel III eine 
Zustimmung erhalten hat oder zugelassen 
wurde. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Umsetzung, Durchsetzung und 
Anwendung dieser Verordnung haben 

www.parlament.gv.at



 

 192 

nicht zum Ziel oder zur Folge, dass 
Einfuhren von NGT-Pflanzen und -
Erzeugnissen aus Drittländern, die 
dieselben Normen wie die in dieser 
Verordnung festgelegten erfüllen, 
verhindert oder erschwert werden. 

 

Abänderung  33 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4a 
 Ausschluss von der Patentierbarkeit 
 NGT-Pflanzen, Pflanzenmaterial, Teile 

davon, genetische Informationen und die 
darin enthaltenen Verfahrensmerkmale 
sind nicht patentierbar. 

 

Abänderung  34 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Für die Zwecke der 
Verordnung (EU) 2018/848 gelten die 
Vorschriften gemäß Artikel 5 Buchstabe f 
Ziffer iii und Artikel 11 für NGT-Pflanzen 
der Kategorie 1 und für Erzeugnisse, die 
aus oder von solchen Pflanzen hergestellt 
werden. 

(2) Für die Zwecke der 
Verordnung (EU) 2018/848 gelten die 
Vorschriften gemäß Artikel 5 Buchstabe f 
Ziffer iii und Artikel 11 für NGT-Pflanzen 
der Kategorie 1 und für Erzeugnisse, die 
aus oder von solchen Pflanzen hergestellt 
werden. Die Kommission legt [sieben 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] einen Bericht über die 
Entwicklung der Wahrnehmung durch 
die Verbraucher und die Erzeuger vor, 
dem sie gegebenenfalls einen 
Legislativvorschlag beifügt. 

 

Abänderung  35 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 26 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in Anhang I 
festgelegten Kriterien für die 
Gleichwertigkeit von NGT-Pflanzen mit 
herkömmlichen Pflanzen zu erlassen, um 
sie hinsichtlich der Arten und des Umfangs 
von Veränderungen, die auf natürliche 
Weise oder durch herkömmliche Züchtung 
entstehen können, an den 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt anzupassen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 26 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in Anhang I 
festgelegten Kriterien für die 
Gleichwertigkeit von NGT-Pflanzen mit 
herkömmlichen Pflanzen zu erlassen, 
wobei mögliche damit verbundene Risiken 
und funktionelle Auswirkungen im 
Überprüfungsverfahren zu 
berücksichtigen sind, um sie hinsichtlich 
der Arten und des Umfangs von 
Veränderungen, die auf natürliche Weise 
oder durch herkömmliche Züchtung 
entstehen können, an den neuesten 
wissenschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen. 

 

Abänderung  36 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Das zufällige oder technisch 
unvermeidbare Vorhandensein von NGT-
Pflanzen der Kategorie 1, 
Vermehrungsgut oder Teilen davon in der 
ökologischen/biologischen Produktion 
oder in 
nichtökologischen/nichtbiologischen 
Erzeugnissen, die gemäß den Artikeln 24 
und 25 der Verordnung (EU) 2018/848 in 
der ökologischen/biologischen Produktion 
zugelassen sind, stellt keinen Verstoß 
gegen die genannte Verordnung dar. 

 

Abänderung  37 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Um die Erklärung des in Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a genannten Status als 
NGT-Pflanze der Kategorie 1 zu erhalten, 
stellt die Person, die beabsichtigt, die 
absichtliche Freisetzung einer NGT-
Pflanze zu einem anderen Zweck als dem 

(1) Um die Erklärung des in Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a genannten Status als 
NGT-Pflanze der Kategorie 1 zu erhalten, 
stellt die Person, die beabsichtigt, die 
absichtliche Freisetzung einer NGT-
Pflanze zu einem anderen Zweck als dem 
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Inverkehrbringen vorzunehmen, vor der 
absichtlichen Freisetzung bei der gemäß 
Artikel 4 Absatz 4 der 
Richtlinie 2001/18/EG benannten 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in 
dessen Hoheitsgebiet die Freisetzung 
erfolgen soll, gemäß den Absätzen 2 und 3 
und dem gemäß Artikel 27 Buchstabe b 
erlassenen Durchführungsrechtsakt einen 
Antrag auf Überprüfung, ob die Kriterien 
des Anhangs I erfüllt sind (im Folgenden 
„Überprüfungsantrag“). 

Inverkehrbringen vorzunehmen, vor der 
absichtlichen Freisetzung einen Antrag 
auf Überprüfung, ob die Kriterien in 
Anhang I und mindestens eines der 
Merkmale in Anhang III Teil 1 sowie die 
Ausschlusskriterien in Anhang III Teil 2 
erfüllt sind (im Folgenden 
„Überprüfungsantrag“). Dieser 
Überprüfungsantrag ist an die gemäß 
Artikel 4 Absatz 4 der 
Richtlinie 2001/18/EG benannte 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats zu 
richten, in dessen Hoheitsgebiet die 
Freisetzung gemäß den Absätzen 2 und 3 
und im Einklang mit dem gemäß Artikel 6 
Absatz 11a Buchstabe b erlassenen 
delegierten Rechtsakt erfolgen soll. 

 

Abänderung  38 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Beschreibung der eingeführten oder 
veränderten Merkmale und Eigenschaften; 

c) Beschreibung der eingeführten oder 
veränderten Merkmale und Eigenschaften, 
einschließlich Informationen über die 
Technik oder Techniken, mit der bzw. 
denen das Merkmal oder die Merkmale 
gewonnen wurde bzw. wurden, und 
einschließlich der Offenlegung der 
Sequenz der genetischen Veränderung; 

 
 

Abänderung  253 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Patente oder anhängige 
Patentanmeldungen, die sich auf die 
gesamte NGT-Pflanze der Kategorie 1 
oder einen Teil davon beziehen; 
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Abänderung  39 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe d – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) die Pflanze eine NGT-Pflanze ist, 
einschließlich der Tatsache, dass sie kein 
genetisches Material von außerhalb des 
Genpools des Züchters enthält, wenn 
dieses genetische Material während der 
Entwicklung der Pflanze vorübergehend 
eingeführt wurde, in Übereinstimmung mit 
den Informationsanforderungen des gemäß 
Artikel 27 Buchstabe a erlassenen 
Durchführungsrechtsakts, 

i) die Pflanze eine NGT-Pflanze ist, 
einschließlich der Tatsache, dass sie kein 
genetisches Material von außerhalb des 
Genpools für konventionelle Zuchtzwecke 
enthält, wenn dieses genetische Material 
während der Entwicklung der Pflanze 
vorübergehend eingeführt wurde, in 
Übereinstimmung mit den 
Informationsanforderungen des gemäß 
Artikel 6 Absatz 11a Buchstabe a 
erlassenen delegierten Rechtsakts, 

 

Abänderung  40 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe d – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) die NGT-Pflanze die Kriterien des 
Anhangs I erfüllt; 

ii) die NGT-Pflanze die Kriterien des 
Anhangs I und mindestens eines der 
Merkmale in Anhang III Teil 1 und die 
Ausschlusskriterien in Anhang III Teil 2 
erfüllt; 

 

Abänderung  41 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Bezeichnung der Sorte 
 

Abänderung  42 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Wird das Überprüfungsersuchen 
nicht gemäß Absatz 5 als unzulässig 
erachtet, prüft die zuständige Behörde, ob 

(6) Wird das Überprüfungsersuchen 
nicht gemäß Absatz 5 als unzulässig 
erachtet, prüft die zuständige Behörde, ob 
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die NGT-Pflanze die Kriterien gemäß 
Anhang I erfüllt, und erstellt innerhalb von 
30 Arbeitstagen nach Eingang eines 
Überprüfungsersuchens einen 
Überprüfungsbericht. Die zuständige 
Behörde stellt den Überprüfungsbericht 
den anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission unverzüglich zur Verfügung. 

die NGT-Pflanze die Kriterien gemäß 
Anhang I erfüllt, und erstellt innerhalb von 
30 Arbeitstagen nach Eingang eines 
Überprüfungsersuchens einen 
Überprüfungsbericht. Die zuständige 
Behörde kann bei der Erstellung des 
Überprüfungsberichts gegebenenfalls die 
Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
konsultieren. Die zuständige Behörde 
stellt den Überprüfungsbericht den anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
unverzüglich zur Verfügung. 

 

Abänderung  43 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die anderen Mitgliedstaaten und 
die Kommission können innerhalb von 
20 Tagen nach Eingang des 
Überprüfungsberichts Stellungnahmen zu 
dem Überprüfungsbericht abgeben. 

(7) Die anderen Mitgliedstaaten und 
die Kommission können innerhalb von 
20 Tagen nach Eingang des 
Überprüfungsberichts begründete 
Einwände zu dem Überprüfungsbericht in 
Bezug auf die Erfüllung der in Anhang I 
festgelegten Kriterien abgeben. Diese 
begründeten Einwände beziehen sich 
ausschließlich auf die in Anhang I und 
Anhang III festgelegten Kriterien und 
enthalten eine wissenschaftliche 
Begründung. 

 
 

Abänderung  311 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Übermittelt kein Mitgliedstaat oder 
die Kommission nach Ablauf der in 
Absatz 7 genannten Frist keine 
Stellungnahme, so erlässt die zuständige 
Behörde, die den Überprüfungsbericht 
erstellt hat, innerhalb von zehn 
Arbeitstagen einen Beschluss, in dem sie 

(8) Übermittelt kein Mitgliedstaat oder 
die Kommission nach Ablauf der in 
Absatz 7 genannten Frist begründete 
wissenschaftliche Einwände, so erlässt die 
zuständige nationale Behörde, die den 
Überprüfungsbericht erstellt hat, einen 
Beschluss, in dem sie erklärt, ob es sich bei 
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erklärt, ob es sich bei der NGT-Pflanze um 
eine NGT-Pflanze der Kategorie 1 handelt. 
Sie übermittelt den Beschluss 
unverzüglich dem Antragsteller, den 
anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission. 

der NGT-Pflanze um eine NGT-Pflanze 
der Kategorie 1 handelt. Die zuständige 
nationale Behörde übermittelt den 
Beschluss innerhalb von zehn 
Arbeitstagen dem Antragsteller, den 
anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission. 

 
 

Abänderung  45 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Legt ein anderer Mitgliedstaat oder 
die Kommission innerhalb der in Absatz 7 
genannten Frist eine Stellungnahme vor, 
so leitet die zuständige Behörde, die den 
Überprüfungsbericht erstellt hat, die 
Stellungnahmen unverzüglich an die 
Kommission weiter. 

(9) Erhebt ein anderer Mitgliedstaat 
oder die Kommission innerhalb der in 
Absatz 7 genannten Frist einen 
begründeten Einwand, so macht die 
zuständige Behörde, die den 
Überprüfungsbericht erstellt hat, die 
begründeten Einwände unverzüglich 
öffentlich zugänglich. 

 

Abänderung  46 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die Kommission erstellt nach 
Konsultation der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden 
die „Behörde“) innerhalb von 
45 Arbeitstagen nach Eingang der 
Stellungnahme(n) einen 
Beschlussentwurf, in dem erklärt wird, ob 
es sich bei der NGT-Pflanze um eine NGT-
Pflanze der Kategorie 1 handelt, und trägt 
dabei den Stellungnahmen Rechnung. Der 
Beschluss wird nach dem in Artikel 28 
Absatz 2 genannten Verfahren 
angenommen. 

(10) Die Kommission erstellt nach 
Konsultation der Behörde innerhalb von 
45 Arbeitstagen nach Eingang der 
begründeten Einwände einen 
Beschlussentwurf, in dem erklärt wird, ob 
es sich bei der NGT-Pflanze um eine NGT-
Pflanze der Kategorie 1 handelt, und trägt 
dabei den Stellungnahmen Rechnung. Der 
Beschluss wird nach dem in Artikel 28 
Absatz 2 genannten Verfahren 
angenommen. 

 

Abänderung  48 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Bezeichnung der Sorte; 
 

Abänderung  49 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Beschreibung der eingeführten oder 
veränderten Merkmale und Eigenschaften; 

c) Beschreibung der eingeführten oder 
veränderten Merkmale und Eigenschaften, 
einschließlich Informationen über die 
Technik oder Techniken, mit der bzw. 
denen das Merkmal oder die Merkmale 
gewonnen wurde bzw. wurden, und über 
die Offenlegung der Sequenz der 
genetischen Veränderung; 

 

Abänderung-  260 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Plan zur Überwachung der 
Umweltauswirkungen; 

 
 

Abänderung  50 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Kommission veröffentlicht eine 
Zusammenfassung des Beschlusses im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

(7) Die Kommission veröffentlicht den 
endgültigen Beschluss im Amtsblatt der 
Europäischen Union und veröffentlicht 
ihren Beschlussentwurf und die in 
Artikel 6 genannten begründeten 
Einwände auf einer zweckbestimmten und 
öffentlich zugänglichen Website. 

 

Abänderung  51 

www.parlament.gv.at



 

 199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Bezeichnung der NGT-Pflanze 
der Kategorie 1; 

b) die Bezeichnung und Spezifikation 
der NGT-Pflanze der Kategorie 1; 

 

Abänderung  52 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) die Bezeichnung der Sorte; 
 

Abänderung  53 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) falls vorhanden, das Gutachten 
oder die Erklärung der EFSA gemäß 
Artikel 6 Absatz 10 und Artikel 7 Absatz 5 
und 

 

Abänderung  54 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Diese Datenbank muss öffentlich 
verfügbar sein. 

(2) Diese Datenbank muss öffentlich 
und in einem Online-Format verfügbar 
sein. 

 
 

Abänderung  264 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Pflanzenvermehrungsmaterial, auch für NGT-Pflanzen der Kategorie 1, 
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Züchtungs- und wissenschaftliche Zwecke, 
das NGT-Pflanzen der Kategorie 1 enthält 
oder aus solchen besteht und entgeltlich 
oder unentgeltlich Dritten zur Verfügung 
gestellt wird, trägt ein Etikett mit der 
Angabe „Kat. 1 NGT“, gefolgt von der 
Kennnummer der NGT-Pflanzen, aus 
denen es gewonnen wurde. 

Erzeugnisse, die NGT-Pflanzen der 
Kategorie 1 enthalten oder aus ihnen 
bestehen, Pflanzenvermehrungsmaterial, 
auch für Züchtungs- und wissenschaftliche 
Zwecke, das NGT-Pflanzen der 
Kategorie 1 enthält oder aus solchen 
besteht und entgeltlich oder unentgeltlich 
Dritten zur Verfügung gestellt wird, trägt 
ein Etikett mit der Angabe „Neuartige 
genomische Verfahren“. Bei 
Pflanzenvermehrungsmaterial ist die 
Kennnummer der NGT-Pflanzen, aus 
denen es gewonnen wurde, anzugeben. 

 

Abänderung  265 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Grundlage für eine geeignete 
dokumentierte Rückverfolgbarkeit von 
NGT sind die Übermittlung und 
Speicherung der Information, dass ein 
Erzeugnis NGT-Pflanzen und NGT-
Erzeugnisse enthält oder aus solchen 
besteht, und der eindeutigen Codes dieser 
NGT in jeder Phase des 
Inverkehrbringens. 

 
 

Abänderung  266 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11a 
 Widerruf der Entscheidung 
 Ergibt sich aus den 

Überwachungsergebnissen, dass ein 
Risiko für die Gesundheit oder die 
Umwelt besteht, oder stützen neue 
wissenschaftliche Daten eine solche 
Hypothese, so kann die zuständige 
Behörde ihre Entscheidung im Sinne von 
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Artikel 6 Absatz 8 oder ihre 
Stellungnahme im Sinne von Artikel 7 
Absatz 5 widerrufen. Die Entscheidung 
über den Widerruf ist dem Empfänger der 
Entscheidung per Einschreiben zu 
übermitteln, der binnen 15 Tagen 
Stellung nehmen kann. In diesem Fall ist 
das Inverkehrbringen der NGT-Pflanze 
bzw. des NGT-Erzeugnisses ab dem Tag 
nach Eingang des Einschreibens 
verboten. 

 
 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 16 entfällt 

Kennzeichnung gemäß Artikel 23  

Zusätzlich zu Artikel 19 Absatz 3 der 
Richtlinie 2001/18/EG ist in der 
schriftlichen Zustimmung die 
Kennzeichnung gemäß Artikel 23 der 
vorliegenden Verordnung anzugeben. 

 

 
 

Abänderung  268 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Ergibt sich aus den 
Überwachungsergebnissen, dass ein 
Risiko für die Gesundheit oder die 
Umwelt besteht, oder stützen neue 
wissenschaftliche Daten eine solche 
Hypothese, so kann die zuständige 
Behörde ihre Entscheidung widerrufen. 
Die Entscheidung über den Widerruf ist 
dem Empfänger der Entscheidung per 
Einschreiben zu übermitteln, der binnen 
15 Tagen Stellung nehmen kann. In 
diesem Fall ist das Inverkehrbringen der 
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NGT-Pflanze bzw. des NGT-Erzeugnisses 
ab dem Tag nach Eingang des 
Einschreibens verboten. 

 

Abänderung 228 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Das Referenzlaboratorium der 
Europäischen Union testet und validiert die 
vom Antragsteller gemäß Artikel 19 
Absatz 2 vorgeschlagene Nachweis-, 
Identifizierungs- und 
Quantifizierungsmethode oder bewertet, ob 
die vom Antragsteller vorgelegten 
Informationen die Anwendung 
angepasster Modalitäten rechtfertigen, 
um die in jenem Absatz genannten 
Anforderungen an die Nachweisverfahren 
zu erfüllen. 

(4) Das Referenzlaboratorium der 
Europäischen Union testet und validiert die 
vom Antragsteller gemäß Artikel 19 
Absatz 2 vorgeschlagene Nachweis-, 
Identifizierungs- und 
Quantifizierungsmethode. Rechtfertigt der 
Antragsteller die Anwendung angepasster 
Modalitäten, um die Anforderungen an 
die Nachweisverfahren zu erfüllen, so 
führt das Referenzlaboratorium der 
Europäischen Union eigene 
Untersuchungen und Analysen durch, um 
die behauptete Undurchführbarkeit zu 
bestätigen. In diesem Fall wird die 
Entscheidung des Referenzlaboratoriums 
der Union begründet und veröffentlicht. 

 

Abänderung  270 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Ergibt sich aus den 
Überwachungsergebnissen, dass ein 
Risiko für die Gesundheit oder die 
Umwelt besteht, oder stützen neue 
wissenschaftliche Daten eine solche 
Hypothese, so kann die zuständige 
Behörde ihre Entscheidung widerrufen. 
Die Entscheidung über den Widerruf ist 
dem Empfänger der Entscheidung per 
Einschreiben zu übermitteln, der binnen 
15 Tagen Stellung nehmen kann. In 
diesem Fall ist das Inverkehrbringen der 
NGT-Pflanze bzw. des NGT-Erzeugnisses 
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ab dem Tag nach Eingang des 
Einschreibens verboten. 

 
 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Anreize dieses Artikels gelten 
für NGT-Pflanzen der Kategorie 2 und für 
NGT-Erzeugnisse der Kategorie 2, wenn 
mindestens eines der durch die genetische 
Veränderung übertragenen Merkmale der 
NGT-Pflanze in Anhang III Teil 1 
enthalten ist und keine Merkmale gemäß 
Teil 2 des genannten Anhangs vorhanden 
sind. 

(1) Die Anreize dieses Artikels gelten 
für NGT-Pflanzen der Kategorie 2 und für 
NGT-Erzeugnisse der Kategorie 2, wenn 
mindestens eines der durch die genetische 
Veränderung übertragenen Merkmale der 
NGT-Pflanze in Artikel 51 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) .../...* enthalten ist und 
keine Merkmale gemäß Teil 2 des 
genannten Anhangs vorhanden sind. 

 

 __________________ 

 * Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung über 
Pflanzenvermehrungsmaterial 
(COM(2023)0414), (2023/0227(COD)). 

 
 

Abänderung  59 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass der 
delegierten Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 3 und Artikel 22 Absatz 8 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von 
5 Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens 9 Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von 5 Jahren 
einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 

(2) Die Befugnis zum Erlass der 
delegierten Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 3, Artikel 6 Absatz 11a und 
Artikel 22 Absatz 8 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] übertragen. Die Kommission 
erstellt spätestens 9 Monate vor Ablauf des 
Zeitraums von 5 Jahren einen Bericht über 
die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
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Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
3 Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
3 Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  60 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragungen gemäß 
Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 22 Absatz 8 
kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragungen gemäß 
Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 11a, 
und Artikel 22 Absatz 8 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

 

Abänderung  61 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 22 
Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um 
2 Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 
Absatz 11a und Artikel 22 Absatz 8 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um 
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2 Monate verlängert. 

 

Abänderung  62 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Informationen, die erforderlich 
sind, um nachzuweisen, dass es sich bei 
einer Pflanze um eine NGT-Pflanze 
handelt; 

entfällt 

 

Abänderung  63 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Ausarbeitung und die Vorlage 
der Überprüfungsersuchen gemäß den 
Artikeln 6 und 7; 

entfällt 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In dem Bericht werden auch 
ethische Fragen behandelt, die sich bei der 
Anwendung dieser Verordnung ergeben 
haben. 

(2) In dem Bericht werden auch 
Fragen in Bezug auf die biologische 
Vielfalt und die Umwelt, die Gesundheit 
von Mensch und Tier, Veränderungen der 
Anbaumethoden sowie sozioökonomische 
und ethische Fragen, die sich bei der 
Anwendung dieser Verordnung ergeben 
haben könnten, ermittelt und behandelt. 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(3) Für die Zwecke der 
Berichterstattung gemäß Absatz 1 legt die 
Kommission spätestens bis zum 
[24 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] nach Anhörung der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
gemäß der Richtlinie 2001/18/EG und der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 ein 
detailliertes Programm zur Überwachung 
der Auswirkungen dieser Verordnung auf 
der Grundlage von Indikatoren fest. Darin 
wird auch festgelegt, welche Maßnahmen 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
bei der Erfassung und Auswertung der 
Daten und sonstigen Nachweise zu treffen 
haben. 

(3) Für die Zwecke der 
Berichterstattung gemäß Absatz 1 legt die 
Kommission spätestens bis zum 
[24 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] nach Anhörung der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
gemäß der Richtlinie 2001/18/EG und der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 ein 
detailliertes Programm zur Überwachung 
der Auswirkungen dieser Verordnung auf 
der Grundlage von Indikatoren fest, 
einschließlich der beabsichtigten und 
unbeabsichtigten Auswirkungen und der 
systematischen Auswirkungen auf die 
Umwelt, die biologische Vielfalt und die 
Ökosysteme. Darin wird auch festgelegt, 
welche Maßnahmen die Kommission und 
die Mitgliedstaaten bei der Erfassung und 
Auswertung der Daten und sonstigen 
Nachweise zu treffen haben. 

 

Abänderung  66 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
dem Ausschuss der Regionen bis Juni 
2025 einen Bericht über die Rolle und die 
Auswirkungen von Patenten auf den 
Zugang von Züchtern und Landwirten zu 
vielfältigem 
Pflanzenvermehrungsmaterial sowie über 
Innovationen und insbesondere über die 
Chancen für KMU vor. In dem Bericht 
wird bewertet, ob zusätzlich zu den in 
Artikel 4a und Artikel 33a dieser 
Verordnung genannten rechtlichen 
Bestimmungen weitere rechtliche 
Bestimmungen erforderlich sind. Soweit 
dies angezeigt ist, um den Zugang von 
Züchtern und Landwirten zu 
Pflanzenvermehrungsmaterial, die 
Vielfalt des Saatguts und erschwingliche 
Preise sicherzustellen, wird dem Bericht 
ein Legislativvorschlag beigefügt, mit dem 
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weitere notwendige Anpassungen an dem 
Rahmen für die Rechte des geistigen 
Eigentums angegangen werden. 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 5 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5b) Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen bis 2024 einen Bericht, in dem 
die Besonderheiten anderer nicht unter 
diese Rechtsvorschriften fallender 
Bereiche und deren Erfordernisse, etwa 
mit Blick auf Mikroorganismen, bewertet 
werden, sowie einen Vorschlag für 
weitere politische Maßnahmen vor. 

 

Abänderung  68 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 5 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5c) Die Kommission bewertet alle vier 
Jahre die in Anhang I festgelegten 
Kriterien für die Gleichwertigkeit und 
aktualisiert sie erforderlichenfalls im 
Wege eines delegierten Rechtsakts gemäß 
Artikel 5 Absatz 3. 

 

Abänderungen  69 und 291cp1, 230/rev1 und 291cp3 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 a (neu) 
Richtlinie 98/44/EG 
Artikel 4, Artikel 8 und Artikel 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 33a 
 Änderungen der Richtlinie 98/44/EG1a 
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 (1) Artikel 4 der Richtlinie 98/44/EG 
über den rechtlichen Schutz 
biotechnologischer Erfindungen wird wie 
folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 werden folgende 
Buchstaben angefügt: 

 „c) NGT-Pflanzen, Pflanzenmaterial, 
Teile davon, genetische Informationen 
und die darin enthaltenen 
Verfahrensmerkmale im Sinne der 
Verordnung (EU) .../... [ABl. bitte die 
Nummer dieser Verordnung einfügen]; 

 d) Pflanzen, Pflanzenmaterial, Teile 
davon, genetische Informationen und die 
darin enthaltenen Verfahrensmerkmale, 
die durch Techniken gewonnen werden 
können, die gemäß Anhang IB der 
Richtlinie 2001/18/EG von deren 
Anwendungsbereich ausgenommen sind.“ 

 b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
 „(4)  Die Absätze 2 und 3 lassen die in 

Absatz 1 genannten Ausnahmen von der 
Patentierbarkeit unberührt.“ 

 In Artikel 8 wird folgender Absatz 
angefügt: 

 „(3) Abweichend von den Absätzen 1 
und 2 erstreckt sich der Schutz eines 
Patents für biologisches Material, das 
infolge der Erfindung bestimmte 
Eigenschaften besitzt, weder auf 
biologisches Material mit denselben 
Eigenschaften, das unabhängig von dem 
patentierten biologischen Material und 
nach einem im Wesentlichen biologischen 
Verfahren gewonnen wurde, noch auf 
biologisches Material, das durch 
Reproduktion oder Vermehrung aus 
Letzterem gewonnen wurde.“ 

 (3) In Artikel 9 werden die folgenden 
Absätze angefügt: 

 „(2) Abweichend von Absatz 1 ist ein 
Pflanzenerzeugnis, das genetische 
Informationen enthält oder aus solchen 
besteht, die durch ein patentierbares 
technisches Verfahren gewonnen wurden, 
nicht patentierbar, wenn es sich nicht von 
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Pflanzenerzeugnissen unterscheidet, die 
dieselben genetischen Informationen 
enthalten oder aus ihnen bestehen, die 
durch ein im Wesentlichen biologisches 
Verfahren gewonnen wurden. 

 (3) Abweichend von Absatz 1 erstreckt 
sich der Schutz, der durch ein Patent für 
ein Erzeugnis erteilt wird, das aus 
genetischen Informationen besteht oder 
sie enthält, nicht auf Pflanzenmaterial, in 
das dieses Erzeugnis Eingang findet und 
in dem die genetischen Informationen 
enthalten sind und ihre Funktion 
erfüllen, das sich jedoch nicht von 
Pflanzenmaterial unterscheidet, das 
durch ein im Wesentlichen biologisches 
Verfahren gewonnen wurde oder 
gewonnen werden kann. 

 (4) Der Schutz, der durch ein Patent 
für ein technisches Verfahren erteilt wird, 
das die Produktion eines Erzeugnisses 
ermöglicht, das aus genetischen 
Informationen besteht oder sie enthält, 
erstreckt sich nicht auf Pflanzenmaterial, 
in das dieses Erzeugnis Eingang findet 
und in dem die genetischen 
Informationen enthalten sind und ihre 
Funktion erfüllen, das sich jedoch nicht 
von Pflanzenmaterial unterscheidet, das 
durch ein im Wesentlichen biologisches 
Verfahren gewonnen wurde oder 
gewonnen werden kann.“ 

  _______________________________ 
 1a Richtlinie 98/44/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 6. Juli 
1998 über den rechtlichen Schutz 
biotechnologischer Erfindungen, 
Abl. L 213 vom 30.7.1998, S. 13. 

 

Abänderung  70 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie gilt ab dem [24 Monate nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 

Sie gilt ab dem [24 Monate nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
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Verordnung]. Verordnung]. Artikel 4a und Artikel 33a 
gelten ab dem Datum des Inkrafttretens. 

 

Abänderung  71 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine NGT-Pflanze gilt als gleichwertig mit 
herkömmlichen Pflanzen, wenn sie sich 
von der Empfänger-/Elternpflanze durch 
nicht mehr als 20 genetische 
Veränderungen der unter den Nummern 1 
bis 5 genannten Arten in einer DNA-
Sequenz unterscheidet, die eine 
Sequenzähnlichkeit mit der Zielstelle 
aufweist, die durch bioinformatische 
Werkzeuge vorhergesagt werden kann. 

Eine NGT-Pflanze gilt als gleichwertig mit 
herkömmlichen Pflanzen, wenn die 
folgenden unter den Nummern 1 und 1a 
genannten Bedingungen erfüllt sind: 

 

Abänderung  72 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1) Ersatz oder Einführung von 
höchstens 20 Nukleotiden; 

1) Die Anzahl der folgenden 
genetischen Veränderungen, die 
miteinander kombiniert werden können, 
ist nicht höher als drei je 
Proteinkodierungssequenz, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Mutationen in 
Intronen und regulierenden Sequenzen 
von dieser Obergrenze ausgenommen 
sind: 

 a) Ersatz oder Einführung von 
höchstens 20 Nukleotiden; 

 b) Streichung einer beliebigen 
Anzahl von Nukleotiden; 

 

Abänderung  73 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 1a) Die folgenden genetischen 
Veränderungen, die miteinander 
kombiniert werden können, erzeugen kein 
chimärisches Protein, das in Arten des 
Genpools für Zuchtzwecke nicht 
vorhanden ist, und unterbrechen kein 
endogenes Gen: 

 a) Einfügen von im Genpool für 
Zuchtzwecke vorhandenen 
zusammenhängenden DNA-Sequenzen; 

 b) Ersatz endogener DNA-Sequenzen 
durch im Genpool für Zuchtzwecke 
vorhandene zusammenhängende DNA-
Sequenzen; 

 c) Umkehrung oder Translokation 
von im Genpool für Zuchtzwecke 
vorhandenen zusammenhängenden 
endogenen DNA-Sequenzen. 

 

Abänderung  74 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2) Streichung einer beliebigen 
Anzahl von Nukleotiden; 

entfällt 

 

Abänderung  75 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3) sofern die genetische Veränderung 
ein endogenes Gen nicht unterbricht: 

entfällt 

a) gezielte Einführung einer 
zusammenhängenden DNA-Sequenz in 
den Genpool des Züchters; 

 

b) gezielter Ersatz einer endogenen 
DNA-Sequenz durch eine im Genpool des 
Züchters vorhandene 
zusammenhängende DNA-Sequenz; 

 

 

Abänderung  76 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4) gezielte Umkehrung einer Abfolge 
beliebiger Nukleotide; 

entfällt 

 

Abänderung  77 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5) jede andere gezielte Veränderung 
jeglicher Größe unter der Bedingung, 
dass die resultierenden DNA-Sequenzen 
bereits (möglicherweise mit 
Veränderungen gemäß den Nummern 1 
und/oder 2) in einer Art aus dem Genpool 
der Züchter auftreten. 

entfällt 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil 1 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) die Merkmale der 
Empfängerpflanze, etwa Allergenität, 
Genflusspotenzial, Unkrautpotenzial und 
ökologische Funktion; 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil 2 – Nummer 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a) Auswirkungen auf den 
ökologischen/biologischen Anbau 

 

Abänderung  80 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil 2 – Nummer 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a) Auswirkungen auf den Schutz und 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Überschrift 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Merkmale nach Artikel 22 Merkmale nach Artikel 6 und Artikel 22 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil 1 – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1) Ertrag, einschließlich 
Ertragsstabilität und Ertrag unter 
Bedingungen mit geringem 
Betriebsmitteleinsatz; 

1) Ertrag, einschließlich 
Ertragsstabilität und Ertrag unter 
Bedingungen mit geringem 
Betriebsmitteleinsatz, sofern diese 
Merkmale auch zu Nummer 2, 3 oder 4 
dieses Anhangs beitragen; 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil 1 – Absatz 1 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7) verringerter Bedarf an externen 
Betriebsmitteln wie Pflanzenschutzmitteln 
und Düngemitteln. 

7) verringerter Bedarf an externen 
Betriebsmitteln wie Düngemitteln, sofern 
dies nicht im Widerspruch zu Anhang III 
Teil 2 steht. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0326
Frühinterventionsmaßnahmen, Abwicklungsvoraussetzungen und die 
Finanzierung von Abwicklungsmaßnahmen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25 April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 im Hinblick auf 
Frühinterventionsmaßnahmen, Abwicklungsvoraussetzungen und die Finanzierung von 
Abwicklungsmaßnahmen (COM(2023)0226 – C9-0139/2023 – 2023/0111(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0226),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0139/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 5. Juli 20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Juli 20232,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0155/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

                                                
1 ABl. C 307 vom 31.8.2023, S. 19.
2 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 161.

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2023;Nr:0226&comp=0226%7C2023%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2023;Nr:0111;Code:COD&comp=0111%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2023;Nr:0226&comp=0226%7C2023%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:307;Day:31;Month:8;Year:2023&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:349;Day:29;Month:9;Year:2023&comp=


 

 216 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

zum Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2023/0111 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 im Hinblick auf 

Frühinterventionsmaßnahmen, Abwicklungsvoraussetzungen und die Finanzierung von 

Abwicklungsmaßnahmen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3,  

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet. 
3  ABl. C … vom …, S. …. 
4  ABl. C … vom …, S. …. 
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(1) Der Unionsrahmen für die Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 

(im Folgenden „Institute“) wurde im Anschluss an die globale Finanzkrise der Jahre 

2008-2009 in Anlehnung an die international anerkannten „Key Attributes of 

Effective Resolution Regimes for Financial Institutions“ des Rates für 

Finanzstabilität5 geschaffen. Er besteht aus der Richtlinie 2014/59/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7. Beide Rechtsakte gelten für in der Union 

niedergelassene Institute sowie für jedes andere unter die Richtlinie oder die 

Verordnung fallende Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“). Der 

Abwicklungsrahmen der Union zielt auf ein geordnetes Vorgehen beim Ausfall von 

Instituten und Unternehmen ab, bei dem deren kritische Funktionen aufrechterhalten 

und Gefahren für die Finanzstabilität vermieden und zugleich Einleger und 

öffentliche Mittel geschützt werden. Darüber hinaus soll der Abwicklungsrahmen der 

Union die Entwicklung des Bankenbinnenmarkts fördern, indem mit einer 

harmonisierten Regelung für ein koordiniertes Vorgehen bei grenzübergreifenden 

Krisen gesorgt wird, und indem Wettbewerbsprobleme vermieden werden. 

(1a) Gegenwärtig beruht die Bankenunion auf nur zwei ihrer drei vorgesehenen 

Säulen, nämlich dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und dem 

einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM). Da ihre dritte Säule – das 

europäische Einlagenversicherungssystem (EDIS) – fehlt, ist sie nach wie vor 

unvollendet. Die Vollendung der Bankenunion ist wesentlicher Bestandteil der 

Wirtschafts- und Währungsunion sowie der Finanzstabilität, insbesondere da sie 

                                                 
5  Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions 

(Kernelemente wirksamer Abwicklungsregelungen für Finanzinstitute), Rat für 
Finanzstabilität, 15. Oktober 2014. 

6  Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

7  Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen 
im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. 
L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 
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die Risiken des Teufelskreises mindert, der sich aus dem Staaten-Banken-Nexus 

ergibt. 

(2) Nach mehrjähriger Anwendung hat der Abwicklungsrahmen der Union in seiner 

derzeitigen Form bei einigen dieser Ziele nicht zu den gewünschten Ergebnissen 

geführt. So wird nur selten auf ihn zurückgegriffen, obwohl Institute und 

Unternehmen bei der Abwicklungsfähigkeit bedeutende Fortschritte erzielt und 

hierfür insbesondere durch Aufbau der Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität und durch Auffüllung der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen bedeutende Ressourcen zurückgestellt 

haben. Bei Ausfall bestimmter kleinerer und mittlerer Institute und Unternehmen 

wird stattdessen jedoch in den meisten Fällen zu nicht harmonisierten nationalen 

Maßnahmen gegriffen. Bedauerlicherweise kommen anstatt der 

branchenfinanzierten Sicherheitsnetze, einschließlich der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen, nach wie vor Steuergelder zum Einsatz. 

Dies scheint auf unzureichende Anreize zurückzuführen zu sein. Diese ergeben sich 

aus der Interaktion des Abwicklungsrahmens der Union mit den nationalen 

Vorschriften, wobei der große Ermessensspielraum bei der Beurteilung, ob eine 

Abwicklungsmaßnahme im öffentlichen Interesse liegt, nicht immer so genutzt wird, 

wie mit dem Abwicklungsrahmen der Union ursprünglich beabsichtigt. Ein weiterer 

Grund für die seltene Nutzung des Abwicklungsrahmens ist das Risiko, dass den 

Einlegern einlagenfinanzierter Institute Verluste aufgebürdet werden, damit diese 

Institute im Abwicklungsfall insbesondere bei Fehlen anderer bail-in-fähiger 

Verbindlichkeiten auf externe Finanzmittel zugreifen können. Auch der Umstand, 

dass die Vorschriften für den Zugang zu Finanzmitteln im Rahmen einer Abwicklung 

strenger sind als bei anderen Optionen, hat von der Anwendung des Unionsrahmens 

abgehalten und andere Lösungen begünstigt, bei denen anstatt der Eigenmittel des 

Instituts oder Unternehmens oder anstelle branchenfinanzierter Sicherheitsnetze 

häufig Steuergelder zum Einsatz kamen. Dies wiederum führt zum Risiko einer 

Fragmentierung, dem Risiko, dass bei Ausfall von Instituten oder Unternehmen, 

insbesondere wenn diese kleiner oder mittelgroß sind, nur suboptimale Ergebnisse 

erzielt werden, sowie zu Opportunitätskosten wegen nicht genutzter Finanzmittel. 

Aus diesem Grund muss eine wirksamere und kohärentere Anwendung des 

Abwicklungsrahmens der Union sichergestellt und gewährleistet werden, dass dieser 
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immer dann angewandt werden kann, wenn es im öffentlichen Interesse liegt, und 

zwar auch bei kleineren und mittleren Instituten ▌. 

(3) Nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 gelten Mitgliedstaaten, deren 

zuständige nationale Behörden eine enge Zusammenarbeit mit der Europäischen 

Zentralbank (EZB) eingegangen sind, für die Zwecke jener Verordnung als 

teilnehmende Mitgliedstaaten. Doch enthält die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

keinerlei Einzelheiten über das Verfahren, nach dem die Aufnahme der engen 

Zusammenarbeit bei abwicklungsbezogenen Aufgaben vorzubereiten ist. Diese 

Einzelheiten sollten daher festgelegt werden. 

(4) Intensität und Detaillierungsgrad der Arbeiten, die für die Abwicklungsplanung für 

nicht als Abwicklungseinheiten bestimmte Tochterunternehmen erforderlich sind, 

hängen von der Größe und dem Risikoprofil der betreffenden Institute und 

Unternehmen, dem Vorhandensein kritischer Funktionen und der 

Gruppenabwicklungsstrategie ab. Wenn der Einheitliche Abwicklungsausschuss (im 

Folgenden „Ausschuss“) die in Bezug auf diese Tochterunternehmen zu ergreifenden 

Maßnahmen bestimmt, sollte er diesen Faktoren Rechnung tragen und 

gegebenenfalls eine vereinfachte Verfahrensweise wählen können. 

(5) Ein Institut oder Unternehmen, das nach nationalem Recht liquidiert wird, nachdem 

die Feststellung getroffen wurde, dass es ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen wird, 

und der Ausschuss zu dem Schluss gelangt ist, dass eine Abwicklung nicht im 

öffentlichen Interesse liegt, steuert letztlich auf den Marktaustritt zu. Dies bedeutet, 

dass unabhängig davon, ob die zuständige Behörde dem betreffenden Institut oder 

Unternehmen bereits die Zulassung entzogen hat, kein Plan für die bei Ausfall zu 

treffenden Maßnahmen erforderlich ist. Gleiches gilt für den in Abwicklung 

befindlichen verbleibenden Teil eines Instituts nach Übertragung von 

Vermögenswerten, Rechten und Verbindlichkeiten im Rahmen einer 

Übertragungsstrategie. Deshalb sollte präzisiert werden, dass in solchen Fällen keine 

Abwicklungspläne festgelegt werden müssen. 

(6) Wenn ein Institut oder Unternehmen die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht 

erfüllt, wenn sie zusätzlich zur Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten („MREL“) betrachtet wird, darf der 

Ausschuss derzeit bestimmte Ausschüttungen untersagen. Um für Rechtssicherheit 

und für Angleichung an die bestehenden Verfahren für die Umsetzung der 
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Beschlüsse des Ausschusses zu sorgen, sollten allerdings die Aufgaben der am 

Verbot von Ausschüttungen beteiligten Behörden präzisiert werden. Aus diesem 

Grund sollte festgelegt werden, dass der Ausschuss die nationale 

Abwicklungsbehörde zum Verbot solcher Ausschüttungen anweisen und diese den 

Beschluss des Ausschusses umsetzen sollte. In bestimmten Fällen könnte von einem 

Institut oder Unternehmen darüber hinaus verlangt werden, die MREL auf einer 

anderen Grundlage zu erfüllen als jener, auf der dieses Institut oder Unternehmen die 

kombinierte Pufferanforderung erfüllen muss. Diese Situation führt zu 

Unsicherheiten hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen der Ausschuss von 

seiner Befugnis zum Verbot von Ausschüttungen Gebrauch macht, und unter denen 

der ausschüttungsfähige Höchstbetrag in Bezug auf die MREL berechnet wird. Aus 

diesem Grund sollte festgelegt werden, dass der Ausschuss die nationalen 

Abwicklungsbehörden in solchen Fällen anweisen sollte, bestimmte Ausschüttungen 

auf Basis der geschätzten kombinierten Kapitalpufferanforderung, wie sie sich aus 

der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1118 der Kommission8 ergibt, zu untersagen. 

Um Transparenz und Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte der Ausschuss die 

geschätzte kombinierte Kapitalpufferanforderung dem Institut oder Unternehmen 

mitteilen, das diese dann öffentlich machen sollte. 

(7) In der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind 

Befugnisse der Abwicklungsbehörden festgelegt, von denen einige nicht in der 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 enthalten sind. Im Rahmen des einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus kann dies zu Unsicherheit darüber führen, wer diese 

Befugnisse ausüben sollte und unter welchen Voraussetzungen sie ausgeübt werden 

sollten. Es sollte deshalb festgelegt werden, wie die nationalen 

Abwicklungsbehörden bestimmte, nur in der Richtlinie 2014/59/EU festgelegte 

Befugnisse in Bezug auf Unternehmen und Gruppen ausüben sollten, die in den 

unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallen. In solchen Fällen sollte 

der Ausschuss die nationalen Abwicklungsbehörden zur Ausübung dieser Befugnisse 
                                                 
8  Delegierte Verordnung (EU) 2021/1118 der Kommission vom 26. März 2021 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Methode zur Abschätzung 
der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der kombinierten Kapitalpufferanforderung für 
Abwicklungseinheiten auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe, 
sofern die Abwicklungsgruppe nicht selbst den Anforderungen nach jener Richtlinie 
unterliegt (ABl. L 241 vom 8.7.2021, S. 1).“ 
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anweisen können, wenn er es für notwendig hält. Insbesondere sollte der Ausschuss 

die nationalen Abwicklungsbehörden anweisen können, von einem Institut oder 

Unternehmen die Führung detaillierter Aufzeichnungen über die Finanzkontrakte zu 

verlangen, bei denen das Institut oder Unternehmen Vertragspartei ist, oder nach 

Artikel 33a der Richtlinie 2014/59/EU die Befugnis zur Aussetzung bestimmter 

finanzieller Pflichten ausüben können. Da für eine Erlaubnis zur Verringerung der 

Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates9, die auch für unter 

die MREL fallende Institute und Unternehmen gilt, jedoch keine nationalen 

Vorschriften angewandt werden müssen, sollte der Ausschuss diese Erlaubnis 

Instituten oder Unternehmen direkt erteilen können, ohne die nationalen 

Abwicklungsbehörden zur Ausübung dieser Befugnis anweisen zu müssen. 

(8) Mit der Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates10, 

der Verordnung (EU) 2019/877 des Europäischen Parlaments und des Rates11 und 

der Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates12 wurde 

das vom Rat für Finanzstabilität am 9. November 2015 veröffentlichte internationale 

Term Sheet zur Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit (der sogenannte TLAC-Standard) 

für global systemrelevante Banken, im Unionsrecht als global systemrelevante 

Institute (G-SRI) bezeichnet, in der Union umgesetzt. Mit der Verordnung (EU) 

2019/877 und der Richtlinie (EU) 2019/879 wurde auch die in der Richtlinie 

                                                 
9  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

10  Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die 
Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das 
Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen 
gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und 
Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 150 vom 
7.6.2019, S. 1). 

11  Verordnung (EU) 2019/877 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 in Bezug auf die 
Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 226). 

12  Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die Verlustabsorptions- und 
Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und der 
Richtlinie 98/26/EG (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 296). 
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2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 festgelegte MREL geändert. 

Die MREL-Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 sollten in Bezug auf 

bestimmte Verbindlichkeiten, die zur Erfüllung des Teils der MREL verwendet 

werden könnten, die mit Eigenmitteln und anderen nachrangigen Verbindlichkeiten 

erfüllt werden sollten, mit der Umsetzung des TLAC-Standards bei G-SRI in 

Einklang gebracht werden. Insbesondere sollten Verbindlichkeiten mit gleichem 

Rang wie bestimmte ausgenommene Verbindlichkeiten in die Eigenmittel und 

nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumente der Abwicklungseinheiten 

einbezogen werden, wenn der Betrag dieser ausgenommenen Verbindlichkeiten in 

der Bilanz der Abwicklungseinheit 5 % des Betrags der Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit nicht übersteigt 

und aus dieser Einbeziehung mit Blick auf die Regel, dass kein Gläubiger schlechter 

gestellt werden darf als bei einer Insolvenz, keine Risiken entstehen.  

(9) Die Vorschriften zur Bestimmung der MREL sind hauptsächlich auf Festlegung 

einer angemessenen Höhe gerichtet, wobei von der Annahme ausgegangen wird, 

dass das Bail-in-Instrument die bevorzugte Abwicklungsstrategie ist. Doch darf der 

Ausschuss nach der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 auf andere 

Abwicklungsinstrumente zurückgreifen, insbesondere solche, die mit der 

Übertragung der Geschäftstätigkeit des in Abwicklung befindlichen Instituts auf 

einen privaten Käufer oder auf ein Brückeninstitut einhergehen. Es sollte deshalb 

präzisiert werden, dass der Ausschuss für den Fall, dass der Abwicklungsplan den 

Einsatz des Instruments der Unternehmensveräußerung oder des Instruments des 

Brückeninstituts▌ unabhängig oder in Kombination mit anderen 

Abwicklungsinstrumenten vorsieht, die Höhe der MREL für die betreffende 

Abwicklungseinheit unter Berücksichtigung der Besonderheiten dieser 

Abwicklungsinstrumente und des damit einhergehenden unterschiedlichen 

Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsbedarfs festlegen sollte. 

(10) Die Höhe der MREL für Abwicklungseinheiten ist die Summe der bei der 

Abwicklung erwarteten Verluste und des Rekapitalisierungsbetrags, der es der 

Abwicklungseinheit ermöglicht, die Voraussetzungen für ihre Zulassung weiterhin 

zu erfüllen und ihre Tätigkeiten über einen angemessenen Zeitraum fortzusetzen. 

Bestimmte bevorzugte Abwicklungsstrategien gehen mit der Übertragung von 

Vermögenswerten, Rechten und Verbindlichkeiten auf einen Empfänger▌, 
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insbesondere dem Instrument der Unternehmensveräußerung, einher. In solchen 

Fällen gelten die mit der Rekapitalisierungskomponente verfolgten Ziele 

möglicherweise nicht in gleichem Maße wie bei einer Strategie, mit der ein offener 

Bank-Bail-in verfolgt wird, da der Ausschuss nicht sicherstellen muss, dass die 

Abwicklungseinheit nach der Abwicklungsmaßnahme ihre Eigenmittelanforderungen 

wieder erfüllt. Dennoch dürften die Verluste in solchen Fällen über die 

Eigenmittelanforderungen an die Abwicklungseinheit hinausgehen. Es sollte deshalb 

festgelegt werden, dass in der MREL für diese Abwicklungseinheiten weiterhin ein 

Rekapitalisierungsbetrag enthalten sein muss, der in einer der Abwicklungsstrategie 

angemessenen Weise angepasst wird. 

(11) Sieht die Abwicklungsstrategie andere Abwicklungsinstrumente als ausschließlich 

den Bail-in vor, wird der Rekapitalisierungsbedarf des betreffenden Unternehmens 

nach der Abwicklung in der Regel geringer sein als bei einem offenen Bank-Bail-in. 

Dieser Aspekt sollte in einem solchen Fall berücksichtigt werden, wenn im Rahmen 

der Kalibrierung der MREL die Rekapitalisierungsanforderung geschätzt wird. Aus 

diesem Grund sollte der Ausschuss bei Anpassung der Höhe der MREL für 

Abwicklungseinheiten, deren Abwicklungsplan das Instrument der 

Unternehmensveräußerung oder das Instrument des Brückeninstituts▌ unabhängig 

oder in Kombination mit anderen Abwicklungsinstrumenten vorsieht, die 

Merkmale dieser Instrumente berücksichtigen, wozu auch der erwartete Umfang der 

Übertragung auf den privaten Käufer oder das Brückeninstitut, die Arten der zu 

übertragenden Instrumente, der voraussichtliche Wert und die voraussichtliche 

Marktfähigkeit dieser Instrumente sowie die Ausgestaltung der bevorzugten 

Abwicklungsstrategie, einschließlich des ergänzenden Einsatzes des Instruments der 

Ausgliederung von Vermögenswerten, zählen. Da es die Abwicklungsbehörde ist, 

die bei einer Abwicklung im Einzelfall über den etwaigen Einsatz von Mitteln aus 

dem Einlagensicherungssystem entscheiden muss, und eine solche Entscheidung im 

Vorfeld nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, sollte der Ausschuss, wenn 

er bei der Abwicklung die Höhe der MREL kalibriert, den möglichen Beitrag des 

Einlagensicherungssystems unberücksichtigt lassen. Durch diese Vorgehensweise 

wird auch die Wahrscheinlichkeit eines moralischen Risikos verringert, indem 

sichergestellt wird, dass die Unternehmen nicht im Vorfeld davon ausgehen, dass 
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Mittel aus dem jeweiligen Einlagensicherungssystem verwendet werden, um das 

Ziel von 8 % der gesamten Verbindlichkeiten und Eigenmittel zu erreichen. 

▌  

(13) Nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates13 ist die EZB für die 

Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben in Bezug auf frühzeitiges Eingreifen 

zuständig. Die Risiken, die sich aus der unterschiedlichen Umsetzung der in der 

Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Frühinterventionsmaßnahmen in nationales 

Recht ergeben, sollten verringert werden und der EZB sollte die wirksame und 

kohärente Anwendung ihrer Befugnis zur Ergreifung von 

Frühinterventionsmaßnahmen erleichtert werden. Solche 

Frühinterventionsmaßnahmen sollen die zuständigen Behörden in die Lage 

versetzen, der Verschlechterung der finanziellen und wirtschaftlichen Lage eines 

Instituts oder Unternehmens entgegenzuwirken und das Risiko sowie die 

Auswirkungen einer möglichen Abwicklung so weit wie möglich zu verringern. 

Wegen fehlender Sicherheit, was die Auslöser für die Anwendung solcher 

Frühinterventionsmaßnahmen angeht, und teilweiser Überschneidungen mit 

aufsichtsbehördlichen Maßnahmen wurde jedoch nur selten von solchen Maßnahmen 

Gebrauch gemacht. Die in der Richtlinie 2014/59/EU enthaltenen Bestimmungen zu 

Frühinterventionsmaßnahmen sollten deshalb in die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

übernommen werden, um für die EZB ein einheitliches und direkt anwendbares 

Rechtsinstrument zu gewährleisten, und die Bedingungen für die Anwendung dieser 

Frühinterventionsmaßnahmen sollten vereinfacht und präzisiert werden. Um 

Unsicherheiten hinsichtlich der Voraussetzungen und des Zeitpunkts für die 

Abberufung des Leitungsorgans und die Bestellung vorläufiger Verwalter 

auszuräumen, sollten diese Maßnahmen ausdrücklich als 

Frühinterventionsmaßnahmen bezeichnet werden und sollte ihre Anwendung durch 

die gleichen Ereignisse ausgelöst werden. Gleichzeitig sollte die EZB gemäß dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die für den jeweiligen Fall angemessenen 

Maßnahmen auswählen müssen. Damit die EZB Reputationsrisiken, 

Geldwäscherisiken oder Informations- und Kommunikationstechnologierisiken 

Rechnung tragen kann, sollte sie die Voraussetzungen für die Anwendung von 
                                                 
13  Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 

besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die 
Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63).  
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Frühinterventionsmaßnahmen nicht nur auf Basis quantitativer Indikatoren, wie 

Kapital- oder Liquiditätsanforderungen, Verschuldungsgrad, notleidende Kredite 

oder Konzentration von Risikopositionen beurteilen, sondern auch auf Basis 

qualitativer Auslöser. 

(14) Es sollte sichergestellt werden, dass der Ausschuss sich auf die mögliche 

Abwicklung eines Instituts oder Unternehmens vorbereiten kann. Die EZB oder die 

jeweils zuständige nationale Behörde sollte den Ausschuss deshalb rechtzeitig über 

die Verschlechterung der Finanzlage eines Instituts oder Unternehmens informieren, 

und der Ausschuss sollte über die zur Durchführung vorbereitender Maßnahmen 

erforderlichen Befugnisse verfügen. Damit der Ausschuss so schnell wie möglich auf 

eine Verschlechterung der Lage eines Instituts oder Unternehmens reagieren kann, ist 

es wichtig, dass er auch ohne vorherige Frühinterventionsmaßnahmen Vorkehrungen 

für die Vermarktung des Instituts oder Unternehmens treffen oder Informationen zur 

Aktualisierung des Abwicklungsplans und zur Vorbereitung der Bewertung 

anfordern kann. Um eine kohärente, koordinierte, wirksame und zeitnahe Reaktion 

auf die Verschlechterung der Finanzlage eines Instituts oder Unternehmens sowie 

eine angemessene Vorbereitung auf eine mögliche Abwicklung zu gewährleisten, 

müssen Interaktion und Koordinierung zwischen der EZB, den zuständigen 

nationalen Behörden und dem Ausschuss verbessert werden. Sobald ein Institut oder 

ein Unternehmen die Voraussetzungen für Frühinterventionsmaßnahmen erfüllt, 

sollten die EZB, die zuständigen nationalen Behörden und der Ausschuss ihren 

Informationsaustausch – auch in Bezug auf vorläufige Informationen – intensivieren 

und die Finanzlage des Instituts oder Unternehmens gemeinsam überwachen. 

(14a) Benötigt der Ausschuss Informationen, die für die Aktualisierung von 

Abwicklungsplänen, die Vorbereitung einer möglichen Abwicklung eines 

Unternehmens oder die Durchführung einer Bewertung erforderlich sind, so 

sollten die EZB oder die jeweils zuständigen nationalen Behörden dem Ausschuss 

diese Informationen – soweit sie ihnen zur Verfügung stehen – übermitteln. 

Liegen der EZB oder den jeweils zuständigen nationalen Behörden die 

einschlägigen Informationen nicht schon vor, sollten der Ausschuss und die EZB 

oder die jeweils zuständigen nationalen Behörden zusammenarbeiten und sich 

abstimmen, um die vom Ausschuss als erforderlich erachteten Informationen zu 

erheben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sollten die zuständigen nationalen 
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Behörden die erforderlichen Informationen unter gebührender Berücksichtigung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erheben. 

(15) Wenn bei weniger bedeutenden grenzüberschreitenden Gruppen der Geschäftsbetrieb 

eines Instituts oder Unternehmens zwar noch fortgeführt wird, jedoch ein 

wesentliches Ausfallrisiko besteht, sollten rechtzeitiges Handeln und frühzeitige 

Koordinierung zwischen dem Ausschuss und der EZB oder der jeweils zuständigen 

nationalen Behörde sichergestellt sein. Die EZB oder die jeweils zuständige 

nationale Behörde sollte den Ausschuss deshalb so früh wie möglich über ein solches 

Risiko unterrichten. Dabei sollte die EZB oder die jeweils zuständige nationale 

Behörde die Gründe für ihre Einschätzung darlegen und einen Überblick über die 

alternativen Maßnahmen des privaten Sektors, die aufsichtsbehördlichen 

Maßnahmen oder die Frühinterventionsmaßnahmen geben, die zur Verfügung 

stehen, um den Ausfall des Instituts oder Unternehmens innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens abzuwenden. Eine solche frühzeitige Unterrichtung 

sollte den Verfahren zur Feststellung, ob die Voraussetzungen für eine Abwicklung 

erfüllt sind, nicht vorgreifen. Dass die EZB oder die jeweils zuständige nationale 

Behörde den Ausschuss zuvor über ein wesentliches Risiko, dass ein Institut oder 

Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt, unterrichtet hat, sollte keine 

Voraussetzung für eine spätere Feststellung sein, dass ein Institut oder Unternehmen 

tatsächlich ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. Außerdem muss der Ausschuss für 

den Fall, dass das Institut oder Unternehmen später als ausfallend oder 

wahrscheinlich ausfallend eingestuft wird und es keine anderen Möglichkeiten gibt, 

diesen Ausfall innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens abzuwenden, entscheiden, 

ob Abwicklungsmaßnahmen ergriffen werden. In einem solchen Fall kann die 

Frühzeitigkeit der Entscheidung, Abwicklungsmaßnahmen auf ein Institut oder 

Unternehmen anzuwenden, von fundamentaler Bedeutung für die erfolgreiche 

Umsetzung der Abwicklungsstrategie sein, zumal eine zeitigere Intervention bei dem 

Institut oder Unternehmen dazu beitragen kann, eine ausreichende 

Verlustabsorptionsfähigkeit und Liquidität für die Durchführung dieser Strategie 

sicherzustellen. Deshalb sollte der Ausschuss die Möglichkeit haben, in enger 

Zusammenarbeit mit der EZB oder der jeweils zuständigen nationalen Behörde zu 

beurteilen, welcher Zeitrahmen für die Abwendung des Ausfalls des Instituts oder 

Unternehmens durch alternative Maßnahmen als angemessen anzusehen ist. Bei 
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dieser Bewertung sollte auch berücksichtigt werden, dass die Abwicklungsbehörde 

und das betreffende Unternehmen weiterhin in der Lage sein müssen, die 

Abwicklungsstrategie wirksam umzusetzen, wenn dies letztlich erforderlich ist, dies 

sollte jedoch nicht verhindern, dass alternative Maßnahmen ergriffen werden. 

Insbesondere sollte der vorgesehene Zeitrahmen für die alternativen Maßnahmen 

so bemessen sein, dass er die Wirksamkeit einer möglichen Umsetzung der 

Abwicklungsstrategie nicht gefährdet. Um ein zeitnahes Ergebnis sicherzustellen 

und dem Ausschuss die Möglichkeit zu geben, sich angemessen auf die potenzielle 

Abwicklung des Instituts oder Unternehmens vorzubereiten, sollten der Ausschuss 

und die EZB oder die jeweils zuständige nationale Behörde regelmäßig 

zusammenkommen und sollte der Ausschuss je nach Sachlage im Einzelfall über die 

Häufigkeit dieser Sitzungen entscheiden. 

(16) Damit wesentliche Verstöße gegen die Aufsichtsanforderungen erfasst werden, muss 

genauer festgelegt werden, unter welchen Bedingungen Mutterunternehmen, 

einschließlich Holdinggesellschaften, als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend 

betrachtet werden. Ein Verstoß gegen diese Anforderungen durch ein 

Mutterunternehmen sollte dann als wesentlich angesehen werden, wenn Art und 

Umfang eines solchen Verstoßes mit einem Verstoß vergleichbar sind, der, würde er 

von einem Kreditinstitut begangen, den Entzug der Zulassung durch die zuständige 

Behörde nach Artikel 18 der Richtlinie 2013/36/EU begründet hätte. 

(17) Der Abwicklungsrahmen sollte auf jedes Institut oder Unternehmen, unabhängig von 

Größe und Geschäftsmodell, mit einer positiven Bewertung des öffentlichen 

Interesses angewandt werden können. Um dies sicherzustellen, sollte festgelegt 

werden, nach welchen Kriterien zu beurteilen ist, ob die Abwicklung eines 

ausfallenden Instituts oder Unternehmens im öffentlichen Interesse liegt. In diesem 

Zusammenhang muss klargestellt werden, dass bestimmte Funktionen des Instituts 

oder des Unternehmens je nach den spezifischen Umständen als kritisch 

angesehen werden können, wenn ihr Wegfall die Finanzstabilität oder kritische 

Dienstleistungen auf regionaler Ebene beeinträchtigen würde, insbesondere wenn 

die Substituierbarkeit der kritischen Funktionen durch den georgrafisch 

relevanten Markt bestimmt wird. 

(18) Bei der Beurteilung, ob die Abwicklung eines Instituts oder Unternehmens im 

öffentlichen Interesse liegt, sollte berücksichtigt werden, dass die Einleger besser 
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geschützt sind, wenn die Mittel von Einlagensicherungssystemen effizienter 

eingesetzt und die Verluste bei diesen Mitteln möglichst gering gehalten werden. 

Deshalb sollte bei der Beurteilung, ob die Abwicklung im öffentlichen Interesse 

liegt, davon ausgegangen werden, dass sich das Abwicklungsziel, die Einleger zu 

schützen, mit einer Abwicklung besser erreichen lässt, wenn bei einer Insolvenz dem 

Einlagensicherungssystem höhere Kosten entstehen würden. 

(19) Bei der Beurteilung, ob die Abwicklung eines Instituts oder Unternehmens im 

öffentlichen Interesse liegt, sollte soweit wie möglich auch dem Unterschied 

zwischen einerseits Finanzmitteln, die über branchenfinanzierte Sicherheitsnetze 

(Abwicklungsfinanzierungsmechanismen oder Einlagensicherungssysteme) 

bereitgestellt werden, und andererseits Finanzmitteln, die von den Mitgliedstaaten 

aus Steuergeldern bereitgestellt werden, Rechnung getragen werden. Bei 

Finanzmitteln, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden, ist das Risiko 

unehrlichen oder fahrlässigen Verhaltens größer und der Anreiz zur Marktdisziplin 

geringer und sie sollten daher nur unter außergewöhnlichen Umständen in 

Betracht gezogen werden. Bei der Beurteilung des Ziels einer möglichst geringen 

Inanspruchnahme von außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln sollte es der Ausschuss daher bei gleichem Mittelumfang für vorzugswürdig 

befinden, wenn Finanzmittel aus einem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus oder 

Einlagensicherungssystem anstatt aus dem Haushalt der Mitgliedstaaten bereitgestellt 

werden. 

(19a) Wenn nationale Insolvenz- und Abwicklungsrahmen die Ziele des Rahmens in 

gleichem Maße wirksam erreichen, sollte der Option der Vorzug gegeben werden, 

durch die das Risiko für die Steuerzahler und die Wirtschaft minimiert wird. 

Dieser Ansatz stellt ein umsichtiges und verantwortungsvolles Vorgehen im 

Einklang mit dem übergeordneten Ziel sicher, sowohl die Interessen der 

Steuerzahler als auch die wirtschaftliche Stabilität im weiteren Sinne zu wahren. 

(19b) Eine aus Steuergeldern finanzierte außerordentliche finanzielle Unterstützung für 

Institute und Unternehmen sollte, wenn überhaupt, nur zur Abwendung einer 

schweren Störung der Wirtschaft gewährt werden, die außerordentlicher und 

systemischer Art ist, da sie die öffentlichen Finanzen erheblich belastet und 

gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt stört. 

www.parlament.gv.at



 

 230 

(20) Um sicherzustellen, dass die Abwicklungsziele möglichst wirksam erreicht werden, 

sollte bei der Beurteilung, ob eine Abwicklung im öffentlichen Interesse liegt, 

geprüft werden, ob die Abwicklungsziele durch die Liquidation des ausfallenden 

Instituts oder Unternehmens nach dem regulären Insolvenzverfahren nicht nur im 

gleichen Umfang, sondern wirksamer erreicht würden als bei der Abwicklung. 

(21) Angesichts der Erfahrungen mit der Umsetzung der Richtlinie 2014/59/EU, der 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 und der Richtlinie 2014/49/EU muss präzisiert 

werden, unter welchen Voraussetzungen vorsorgliche Maßnahmen, die als 

außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln einzustufen sind, 

ausnahmsweise gestattet werden können. Damit Wettbewerbsverzerrungen, die aus 

den unterschiedlich gearteten Einlagensicherungssystemen in der Union erwachsen 

könnten, möglichst gering gehalten werden, sollten Interventionen solcher Systeme 

im Rahmen von Präventivmaßnahmen nach der Richtlinie 2014/49/EU, die als 

außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln einzustufen sind, 

ausnahmsweise gestattet sein, wenn sie einem Institut oder Unternehmen 

zugutekommen, das keine der Voraussetzungen für die Einstufung als ausfallend 

oder wahrscheinlich ausfallend erfüllt. Es sollte sichergestellt werden, dass 

vorsorgliche Maßnahmen rechtzeitig getroffen werden. Die EZB stützt ihre 

Auffassung, dass ein Institut oder Unternehmen für die Zwecke der vorsorglichen 

Rekapitalisierung solvent ist, gegenwärtig auf eine prognostische Beurteilung, ob das 

Institut oder Unternehmen in den folgenden zwölf Monaten in der Lage sein wird, 

die Eigenmittelanforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder der 

Verordnung (EU) 2019/2033 sowie die in der Richtlinie 2013/36/EU oder der 

Richtlinie (EU) 2019/2034 festgelegte zusätzliche Eigenmittelanforderung zu 

erfüllen. Diese Praxis sollte in der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 geregelt werden. 

Darüber hinaus können Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte, insbesondere auch Zweckgesellschaften oder Regelungen zur 

Absicherung von Vermögenswerten, den Ursachen möglicher finanzieller Notlagen 

von Instituten und Unternehmen und deren Ausfall wirksam und effizient 

entgegenwirken und daher als vorsorgliche Maßnahmen relevant sein. Daher sollte 

festgelegt werden, dass solche vorsorglichen Maßnahmen auch in Gestalt von 

Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte Vermögenswerte erfolgen können. 
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(22) Um die Marktdisziplin zu wahren, öffentliche Mittel zu schützen und 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sollten vorsorgliche Maßnahmen die 

Ausnahme bleiben und nur bei schweren Marktstörungen oder zur Erhaltung der 

Finanzstabilität, insbesondere im Fall einer Systemkrise, zum Einsatz kommen. 

Auch sollten vorsorgliche Maßnahmen nicht dazu dienen, erlittene oder 

wahrscheinliche Verluste zu beheben. Am zuverlässigsten lassen sich erlittene oder 

wahrscheinliche Verluste ermitteln, indem die EZB, die durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates14 errichtete Europäische 

Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) (EBA) oder die 

zuständigen nationalen Behörden die Qualität der Aktiva prüfen. Die EZB und die 

zuständigen nationalen Behörden sollten zur Ermittlung erlittener oder 

wahrscheinlicher Verluste auf eine solche Qualitätsprüfung zurückgreifen, wenn 

diese innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durchgeführt werden kann. Ist dies 

nicht möglich, sollten die EZB und die zuständigen nationalen Behörden die 

erlittenen oder wahrscheinlichen Verluste auf die unter den jeweiligen Umständen 

verlässlichste Art und Weise ermitteln, gegebenenfalls auch mit Vor-Ort-Prüfungen. 

(23) Die vorsorgliche Rekapitalisierung zielt darauf ab, existenzfähige Institute und 

Unternehmen, die in naher Zukunft vorübergehend mit Schwierigkeiten konfrontiert 

sein dürften, zu unterstützen und eine weitere Verschlechterung ihrer Lage 

abzuwenden. Damit Hilfen aus öffentlichen Mitteln nicht an Unternehmen gehen, die 

zum Zeitpunkt der Gewährung der Unterstützung bereits unrentabel sind, sollten 

vorsorgliche Maßnahmen, die im Erwerb von Eigenmittelinstrumenten oder anderen 

Kapitalinstrumenten oder in Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte bestehen, nicht über den Betrag hinausgehen, der erforderlich ist, 

um die im adversen Szenario eines Stresstests oder einer gleichwertigen Übung 

festgestellten Kapitallücken zu schließen. Um sicherzustellen, dass die Finanzierung 

aus öffentlichen Mitteln letztlich wieder eingestellt wird, sollten diese vorsorglichen 

Maßnahmen auch zeitlich begrenzt sein und einen klaren Zeitplan für ihre 

Beendigung (Strategie zum Ausstieg aus der Unterstützungsmaßnahme) beinhalten. 

Unbefristete Instrumente, einschließlich des harten Kernkapitals, sollten nur unter 
                                                 
14  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 
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außergewöhnlichen Umständen zum Einsatz kommen und bestimmten quantitativen 

Beschränkungen unterliegen, da sie naturgemäß nicht geeignet sind, die Bedingung 

der Befristung zu erfüllen. 

(24) Vorsorgliche Maßnahmen sollten auf den Betrag beschränkt werden, den das Institut 

oder Unternehmen einem Stresstest oder einer gleichwertigen Übung zufolge 

benötigen würde, um in einem adversen Szenario solvent zu bleiben. Werden 

vorsorgliche Maßnahmen als Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte gestaltet, sollte das übernehmende Institut oder Unternehmen 

diesen Betrag zur Deckung von Verlusten bei den übertragenen Vermögenswerten 

oder in Kombination mit einem Erwerb von Kapitalinstrumenten nutzen können, 

solange der Gesamtbetrag der ermittelten Lücke nicht überschritten wird. Ferner gilt 

es sicherzustellen, dass solche als Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte gestalteten vorsorglichen Maßnahmen mit den geltenden 

Vorschriften und bewährten Verfahren im Bereich staatlicher Beihilfen in Einklang 

stehen, dass sie die langfristige Existenzfähigkeit des Instituts oder Unternehmens 

wiederherstellen, dass die staatlichen Beihilfen auf das erforderliche Minimum 

beschränkt sind und dass Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Aus diesen 

Gründen sollten die betroffenen Behörden bei vorsorglichen Maßnahmen, die als 

Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte Vermögenswerte gestaltet werden, die 

entsprechenden Leitlinien beherzigen, insbesondere auch die Blaupause für die 

Einrichtung nationaler Vermögensverwaltungsgesellschaften („AMC Blueprint“)15 

und die Mitteilung über den Abbau notleidender Kredite16. Auch sollte für diese als 

Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte Vermögenswerte gestalteten 

vorsorglichen Maßnahmen als oberste Bedingung stets die Befristung gelten. Bei 

öffentlichen Garantien, die für einen bestimmten Zeitraum für die wertgeminderten 

Vermögenswerte des betreffenden Instituts oder Unternehmens gestellt werden, 

dürfte die Bedingung der Befristung eher eingehalten werden als bei der Übertragung 

solcher Vermögenswerte auf ein aus öffentlichen Mitteln unterstütztes Unternehmen. 

Um sicherzustellen, dass Institute, die unterstützt werden, den Bedingungen der 

Unterstützungsmaßnahme nachkommen, sollten die EZB oder die zuständigen 

nationalen Behörden von Instituten, die ihren Verpflichtungen nicht 

                                                 
15  COM(2018) 133 final. 
16  COM(2020) 822 final. 
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nachgekommen sind, einen Abhilfeplan verlangen. Ist die EZB oder eine 

zuständige nationale Behörde der Auffassung, dass sich die langfristige 

Existenzfähigkeit des Instituts nicht mit den im Abhilfeplan vorgesehenen 

Maßnahmen herstellen lässt, oder hat das Institut den Abhilfeplan nicht 

eingehalten, so sollten die EZB oder die zuständigen nationalen Behörden 

bewerten, ob das Institut gemäß Artikel 18 der Richtlinie(EU) Nr. 806/2014 

ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. 

(25) Geht eine Abwicklungsmaßnahme mit staatlichen Beihilfen oder einer Unterstützung 

aus dem Fonds einher, sollte eine zügige und rechtzeitige Abwicklung durch den 

Ausschuss sichergestellt werden. Aus diesem Grund sollte der Ausschuss das 

betreffende Abwicklungskonzept festlegen können, noch bevor die Kommission die 

Vereinbarkeit einer solchen Beihilfe oder Unterstützung mit dem Binnenmarkt 

geprüft hat. Um in einem solchen Fall das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts zu gewährleisten, sollten bei Abwicklungskonzepten, die mit 

staatlichen Beihilfen oder einer Unterstützung aus dem Fonds einhergehen, diese 

Beihilfen bzw. diese Unterstützung letztlich weiterhin von der Kommission 

genehmigt werden müssen. Damit die Kommission so früh wie möglich beurteilen 

kann, ob eine Unterstützung aus dem Fonds mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, und 

um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten, sollte ebenfalls 

festgelegt werden, dass der Ausschuss und die Kommission einander unverzüglich 

alle erforderlichen Informationen über eine mögliche Unterstützung aus dem Fonds 

weiterleiten, und sollten spezifische Vorschriften dazu festgelegt werden, welche 

Informationen der Ausschuss der Kommission wann für ihre Prüfung der 

Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt übermitteln sollte. 

(26) Das Verfahren, nach dem die Abwicklung eröffnet wird, und das Verfahren, nach 

dem über die Anwendung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse 

entschieden wird, ähneln einander. Aus diesem Grund sollten die jeweiligen 

Aufgaben des Ausschusses und der EZB bzw. der zuständigen nationalen Behörde, 

wenn diese beurteilen, ob die Voraussetzungen für die Anwendung der 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gegeben sind, bzw. prüfen, ob die 

Voraussetzungen für die Festlegung eines Abwicklungskonzepts gegeben sind, 

aneinander angeglichen werden.  
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(27) Es ist möglich, dass bei einer an der Spitze einer Abwicklungsgruppe stehenden 

Abwicklungseinheit eine Abwicklungsmaßnahme durchzuführen ist, während die 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse auf ein anderes Unternehmen 

derselben Gruppe anzuwenden sind. Wechselseitige Abhängigkeiten zwischen 

solchen Unternehmen, wie konsolidierte Kapitalanforderungen, die erneut erfüllt 

werden müssen, und die Notwendigkeit zur Aktivierung von Mechanismen, mit 

denen Verluste nach oben und Kapital nach unten geschoben werden, könnten es 

erschweren, den Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsbedarf für jedes 

Unternehmen getrennt zu bewerten und die erforderlichen Beträge zu bestimmen, die 

für jedes Unternehmen herabgeschrieben und umgewandelt werden müssen. Daher 

sollte das Verfahren festgelegt werden, nach dem in solchen Fällen von der Befugnis 

zur Herabschreibung und Umwandlung von Kapitalinstrumenten und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten Gebrauch gemacht wird, wobei der 

Ausschuss solchen wechselseitigen Abhängigkeiten Rechnung tragen sollte. Zu 

diesem Zweck sollte der Ausschuss in Fällen, in denen ein Unternehmen die 

Voraussetzungen für die Anwendung der Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnis und ein anderes Unternehmen derselben Gruppe gleichzeitig 

die Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt, ein Abwicklungskonzept für beide 

Unternehmen festlegen. 

(28) Zur Erhöhung der Rechtssicherheit und angesichts der potenziellen Relevanz von 

Verbindlichkeiten, die aus ungewissen künftigen Ereignissen, insbesondere auch 

dem Ausgang von zum Abwicklungszeitpunkt noch anhängigen Rechtsstreitigkeiten 

erwachsen können, sollte festgelegt werden, wie diese Verbindlichkeiten zwecks 

Anwendung des Bail-in-Instruments behandelt werden sollten. Als Leitgrundsätze 

sollten dabei die Bilanzierungsvorschriften herangezogen werden, insbesondere die 

Bilanzierungsvorschriften des mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der 

Kommission17 in das EU-Recht übernommenen International Accounting 

Standard 37. Auf dieser Grundlage sollten die Abwicklungsbehörden eine 

Unterscheidung zwischen Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten 

vornehmen. Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die mit einem wahrscheinlichen 

                                                 
17  Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur 

Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
L 320 vom 29.11.2008, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1126/2008;Nr:1126;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1126/2008;Nr:1126;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:320;Day:29;Month:11;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:320;Day:29;Month:11;Year:2008;Page:1&comp=


 

 235 

Mittelabfluss zusammenhängen und verlässlich geschätzt werden können. 

Eventualverbindlichkeiten werden nicht als buchmäßige Verbindlichkeiten angesetzt, 

da sie sich auf eine Verpflichtung beziehen, die zum Zeitpunkt der Schätzung nicht 

als wahrscheinlich angesehen oder nicht verlässlich geschätzt werden kann. 

(29) Da es sich bei Rückstellungen um buchmäßige Verbindlichkeiten handelt, sollte 

präzisiert werden, dass sie in gleicher Weise zu behandeln sind wie andere 

Verbindlichkeiten. Solche Rückstellungen sollten bail-in-fähig sein, sofern sie nicht 

eines der spezifischen Kriterien dafür erfüllen, vom Anwendungsbereich des Bail-in-

Instruments ausgenommen zu sein. Angesichts der potenziellen Relevanz solcher 

Rückstellungen bei der Abwicklung und um mit Blick auf die Anwendung des Bail-

in-Instruments Sicherheit zu schaffen, sollte präzisiert werden, dass Rückstellungen 

zu den bail-in-fähigen Verbindlichkeiten gehören und dass das Bail-in-Instrument 

folglich auf sie anzuwenden ist.  

(30) Gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen dürfen Eventualverbindlichkeiten nicht 

als Verbindlichkeiten angesetzt werden und sollten daher nicht bail-in-fähig sein. 

Doch sollte sichergestellt werden, dass eine Eventualverbindlichkeit aus einem 

Ereignis, das zum Zeitpunkt der Abwicklung unwahrscheinlich ist oder sich nicht 

verlässlich schätzen lässt, die Wirksamkeit der Abwicklungsstrategie und 

insbesondere des Bail-in-Instruments nicht beeinträchtigt. Zur Erreichung dieses 

Ziels sollte der Bewerter im Rahmen der für die Abwicklungszwecke durchgeführten 

Bewertung Eventualverbindlichkeiten in der Bilanz des in Abwicklung befindlichen 

Instituts oder Unternehmens bemessen und ihren potenziellen Wert nach bestem 

Wissen und Gewissen quantifizieren. Um sicherzustellen, dass das Institut oder 

Unternehmen nach der Abwicklung für angemessene Zeit für ausreichendes 

Vertrauen am Markt sorgen kann, sollte der Bewerter diesen potenziellen Wert bei 

der Festlegung des Betrags berücksichtigen, um den bail-in-fähige Verbindlichkeiten 

herabgeschrieben oder umgewandelt werden müssen, um die Kapitalquoten des in 

Abwicklung befindlichen Instituts wiederherzustellen. Insbesondere sollte die 

Abwicklungsbehörde ihre Umwandlungsbefugnisse insoweit auf bail-in-fähige 

Verbindlichkeiten anwenden, wie erforderlich, um zu gewährleisten, dass die 

Rekapitalisierung des in Abwicklung befindlichen Instituts zur Deckung potenzieller 

Verluste ausreicht, die durch eine auf ein unwahrscheinliches Ereignis 

zurückzuführende Verbindlichkeit verursacht werden könnten. Bei Bemessung des 
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herabzuschreibenden oder umzuwandelnden Betrags sollte die Abwicklungsbehörde 

die Auswirkungen des potenziellen Verlusts auf das in Abwicklung befindliche 

Institut sorgfältig prüfen und dabei u. a. die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis 

eintritt, den zeitlichen Rahmen für dessen Eintreten und die Höhe der 

Eventualverbindlichkeit berücksichtigen. 

(31) Unter bestimmten Umständen kann der Ausschuss, nachdem der Einheitliche 

Abwicklungsfonds einen Beitrag von maximal 5 % der gesamten Verbindlichkeiten 

des Instituts oder Unternehmens, einschließlich Eigenmitteln, geleistet hat, für seine 

Abwicklungsmaßnahme zusätzliche Finanzierungsquellen nutzen. Es sollte genauer 

festgelegt werden, unter welchen Umständen weitere Unterstützung aus dem 

Einheitlichen Abwicklungsfonds möglich ist, wenn alle Verbindlichkeiten mit 

niedrigerem Rang als Einlagen, die nicht zwingend oder auf Ermessensbasis vom 

Bail-in ausgeschlossen sind, vollständig herabgeschrieben oder umgewandelt sind. 

(32) Der Erfolg einer Abwicklung hängt davon ab, wie rechtzeitig der Ausschuss auf 

relevante Informationen von den unter seine Zuständigkeit fallenden Instituten und 

Unternehmen sowie von öffentlichen Einrichtungen und Behörden zugreifen kann. In 

diesem Zusammenhang sollte er nicht nur Zugang zu Informationen haben, die der 

EZB als Aufsichtsbehörde im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur 

Verfügung stehen, sondern auch zu statistischen Daten, die die EZB in ihrer 

Funktion als Zentralbank erhoben hat. Nach der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des 

Rates18 sollte der Ausschuss den physischen und logischen Schutz vertraulicher 

statistischer Daten gewährleisten und die Genehmigung der EZB für die zur 

Wahrnehmung seiner Aufgaben eventuell notwendige weitere Übermittlung dieser 

Daten einholen. Da der Ausschuss für seine Bewertung, ob eine Abwicklung im 

öffentlichen Interesse liegt, Informationen darüber benötigen könnte, für wie viele 

Kunden ein Institut oder Unternehmen die einzige oder wichtigste Anlaufstelle für 

Bankgeschäfte ist, sollte er diese Informationen, die von dem nach der Richtlinie 

                                                 
18  Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung 

statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank (ABl. L 318 vom 27.11.1998, 
S. 8). 
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(EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates19 eingerichteten 

zentralen automatischen Mechanismen geführt werden, im Einzelfall erhalten 

können. Auch sollte der genaue Zeitpunkt für den indirekten Zugang des 

Ausschusses zu diesen Informationen festgelegt werden. Insbesondere wenn die 

relevanten Informationen einer Einrichtung oder Behörde zur Verfügung stehen, die 

verpflichtet ist, bei Informationsersuchen des Ausschusses mit diesem 

zusammenzuarbeiten, sollte diese Einrichtung oder Behörde dem Ausschuss die 

Informationen zur Verfügung stellen. Stehen die Informationen zu diesem Zeitpunkt 

aus welchen Gründen auch immer nicht zur Verfügung, sollte der Ausschuss sie von 

der natürlichen oder juristischen Person, die über die nationalen 

Abwicklungsbehörden oder direkt über die Informationen verfügt, nach 

entsprechender Unterrichtung der nationalen Abwicklungsbehörden einholen 

können. Um zu gewährleisten, dass die Informationen so weit wie möglich dem 

Bedarf des Ausschusses entsprechen, sollte der Ausschuss bestimmen können, nach 

welchem Verfahren und in welcher Form die Finanzunternehmen die Informationen 

für ihn bereitstellen sollten, wozu auch virtuelle Datenräume zählen. Um eine 

weitestmögliche Zusammenarbeit mit allen Einrichtungen zu gewährleisten, die im 

Besitz von Daten sein könnten, die für den Ausschuss relevant und für die 

Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben erforderlich sind, und um eine 

Dopplung von Informationsersuchen an Institute und Unternehmen zu vermeiden, 

sollten die öffentlichen Einrichtungen und Behörden, mit denen der Ausschuss 

zusammenarbeiten, die Verfügbarkeit von Informationen abklären und Informationen 

austauschen können sollte, darüber hinaus die Mitglieder des Europäischen Systems 

der Zentralbanken, die betreffenden Einlagensicherungssysteme, den Europäischen 

Ausschuss für Systemrisiken, die Europäischen Aufsichtsbehörden und den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus in diese Zusammenarbeit einbeziehen. Um zu 

gewährleisten, dass die für den einheitlichen Abwicklungsfonds getroffenen 

Finanzierungsvereinbarungen bei Bedarf rechtzeitig eingesetzt werden, sollte der 

Ausschuss die Kommission und die EZB informieren, sobald er die Aktivierung 

                                                 
19  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 
Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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solcher Finanzierungsvereinbarungen für eventuell notwendig hält, und der 

Kommission und der EZB alle Informationen zur Verfügung stellen, die diese zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit solchen 

Finanzierungsvereinbarungen benötigen. 

(33) Nach Artikel 86 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU dürfen reguläre 

Insolvenzverfahren bei den unter diese Richtlinie fallenden Instituten und 

Unternehmen nur auf Initiative der Abwicklungsbehörde eingeleitet werden und darf 

eine Entscheidung zur Einleitung eines regulären Insolvenzverfahrens für ein Institut 

oder ein Unternehmen nur mit der Zustimmung der Abwicklungsbehörde erteilt 

werden. Diese Bestimmung spiegelt sich nicht in der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

wider. Gemäß der in der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 festgelegten Aufteilung der 

Aufgaben sollten die nationalen Abwicklungsbehörden den Ausschuss konsultieren, 

bevor sie bei Instituten und Unternehmen, die in die direkte Zuständigkeit des 

Ausschusses fallen, gemäß Artikel 86 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU tätig 

werden. 

(34) Für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses gelten dieselben 

Auswahlkriterien wie für das Amt des Vorsitzenden und der anderen 

Vollzeitmitglieder des Ausschusses. Aus diesem Grund sollte der stellvertretende 

Vorsitzende des Ausschusses auch mit den gleichen Stimmrechten ausgestattet sein 

wie der Vorsitzende und die Vollzeitmitglieder des Ausschusses. 

▌  

(36) Damit der Ausschuss den Haushaltsvorentwurf bei seiner Plenarsitzung einer 

vorläufigen Bewertung unterziehen kann, bevor der Vorsitzende seinen endgültigen 

Entwurf vorlegt, sollte der Zeitraum, innerhalb dessen der Vorsitzende einen ersten 

Vorschlag für den jährlichen Haushalt des Ausschusses vorlegen kann, verlängert 

werden. 

(37) Nach der in Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 genannten 

Aufbauphase des Einheitlichen Abwicklungsfonds könnten dessen verfügbare 

Finanzmittel leicht unter die Zielausstattung sinken, insbesondere weil die gedeckten 

Einlagen anwachsen. Die im Voraus erhobenen Beiträge, die unter diesen 

Umständen abgerufen werden dürften, werden daher voraussichtlich gering sein. Es 

kann also sein, dass die Höhe dieser im Voraus erhobenen Beiträge in einigen Jahren 
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nicht mehr in angemessenem Verhältnis zu den durch die Erhebung dieser Beiträge 

verursachten Kosten steht. Aus diesem Grund sollte der Ausschuss die Möglichkeit 

haben, die Erhebung der im Voraus erhobenen Beiträge bis zu drei Jahre lang 

aufzuschieben, bis der zu erhebende Betrag eine Höhe erreicht, die in angemessenem 

Verhältnis zu den Kosten des Erhebungsverfahrens steht, vorausgesetzt, dieser 

Aufschub wirkt sich nicht wesentlich auf die Fähigkeit des Ausschusses zur Nutzung 

des Einheitlichen Abwicklungsfonds aus. 

(38) Ein Bestandteil der verfügbaren Finanzmittel des Einheitlichen Abwicklungsfonds 

sind unwiderrufliche Zahlungsverpflichtungen. Deshalb muss festgelegt werden, 

unter welchen Umständen diese Zahlungsverpflichtungen eingefordert werden 

können, und welches Verfahren für die Beendigung dieser Verpflichtungen gilt, falls 

ein Institut oder Unternehmen nicht länger zur Zahlung von Beiträgen zum 

Einheitlichen Abwicklungsfonds verpflichtet ist. Um darüber hinaus mehr 

Transparenz und Sicherheit mit Blick auf den Anteil der unwiderruflichen 

Zahlungsverpflichtungen am Gesamtbetrag der im Voraus zu erhebenden Beiträge zu 

schaffen, sollte der Ausschuss diesen Anteil im Rahmen der geltenden Obergrenzen 

jährlich festlegen. 

(39) Die außerordentlichen nachträglichen Beiträge zum Einheitlichen 

Abwicklungsfonds, die pro Jahr maximal erhoben werden dürfen, sind derzeit auf 

das Dreifache der im Voraus erhobenen Beiträge begrenzt. Nach der in Artikel 69 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 genannten Aufbauphase hängen solche 

im Voraus erhobenen Beiträge außer in Fällen, in denen der Einheitliche 

Abwicklungsfonds zum Einsatz kommt, ausschließlich von Schwankungen bei der 

Höhe der gedeckten Einlagen ab und werden daher wahrscheinlich gering sein. 

Stützen sich die maximal zulässigen außerordentlichen nachträglichen Beiträge auf 

die im Voraus erhobenen Beiträge, könnte dies die Möglichkeiten des einheitlichen 

Abwicklungsfonds zur Erhebung nachträglicher Beiträge drastisch einschränken und 

dadurch seine Handlungsfähigkeit mindern. Um dies zu verhindern, sollte die 

Obergrenze geändert und die außerordentlichen nachträglichen Beiträge, die 

maximal erhoben werden dürfen, auf das Dreifache eines Achtels der Zielausstattung 

des Fonds festgesetzt werden. 

(40) Der Einheitliche Abwicklungsfonds kann genutzt werden, um die Anwendung des 

Instruments der Unternehmensveräußerung oder des Brückeninstituts zu 
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unterstützen, bei dem Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten des in 

Abwicklung befindlichen Instituts auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen 

werden. In diesem Fall kann der Ausschuss bei der anschließenden Liquidation des 

verbleibenden Teils des Instituts oder Unternehmens im regulären 

Insolvenzverfahren eine Forderung gegenüber dem Restinstitut oder 

Restunternehmen haben. Dies kann der Fall sein, wenn der Einheitliche 

Abwicklungsfonds im Zusammenhang mit Verlusten genutzt wird, die andernfalls 

von Gläubigern getragen worden wären, u. a. in Form von Garantien für 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten oder als Deckung der Differenz zwischen 

den übertragenen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Um sicherzustellen, dass 

die im Restinstitut oder -unternehmen verbleibenden Anteilseigner und Gläubiger die 

Verluste des in Abwicklung befindlichen Instituts tatsächlich absorbieren und die 

Möglichkeit zur Rückzahlung an den Ausschuss im Insolvenzfall verbessern, sollten 

diese Forderungen des Ausschusses gegenüber dem verbleibenden Teil des Instituts 

oder Unternehmens sowie Forderungen, die sich aus ordnungsgemäß getätigten 

angemessenen Ausgaben des Ausschusses ergeben, bei Insolvenz den gleichen Rang 

erhalten wie die Forderungen der nationalen Abwicklungsfinanzierungsmechanismen 

in jedem teilnehmenden Mitgliedstaat, welche den Forderungen aus Einlagen und 

den Forderungen von Einlagensicherungssystemen im Rang vorgehen sollten. Da mit 

Entschädigungen für Anteilseigner und Gläubiger, die aufgrund von Verstößen 

gegen die Regel, wonach kein Gläubiger schlechter gestellt werden darf als bei einer 

Insolvenz, aus dem einheitlichen Abwicklungsfonds gezahlt werden, die Ergebnisse 

von Abwicklungsmaßnahmen kompensiert werden sollen, sollten diese 

Entschädigungen nicht zu Forderungen des Ausschusses führen.  

(41) Da einige Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 806/2014, die die mögliche Rolle 

von Einlagensicherungssystemen bei der Abwicklung betreffen, den Bestimmungen 

der Richtlinie 2014/59/EU ähneln, sollten sich die Änderungen, die mit der [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Nummer der Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 

2014/59/EU einfügen] an den betreffenden Bestimmungen der Richtlinie 

2014/59/EU vorgenommen werden, auch in der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

widerspiegeln. 

(42) Transparenz ist zur Gewährleistung der Marktintegrität, der Marktdisziplin und des 

Anlegerschutzes von elementarer Bedeutung. Um sicherzustellen, dass der 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=


 

 241 

Ausschuss Bemühungen zur Erhöhung der Transparenz fördern und sich daran 

beteiligen kann, sollte er Informationen, die sich aus seinen eigenen Analysen, 

Bewertungen und Festlegungen, darunter auch seinen Bewertungen der 

Abwicklungsfähigkeit ergeben, offenlegen dürfen, sofern dies den Schutz des 

öffentlichen Interesses der Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik nicht 

beeinträchtigen würde und ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 

Offenlegung besteht. 

(43) Die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(44) Um Kohärenz zu gewährleisten, sollten die Änderungen an der Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014, die den durch die [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Nummer der 

Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU einfügen] an der Richtlinie 

2014/59/EU vorgenommenen Änderungen entsprechen, ab demselben Datum gelten, 

zu dem die [Amt für Veröffentlichungen, bitte Nummer der Richtlinie zur Änderung 

der Richtlinie 2014/59/EU einfügen] umgesetzt sein muss, d. h. dem [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen = 18 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. Allerdings besteht kein Grund, die 

Anwendung der ausschließlich die Funktionsweise des Einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus betreffenden Änderungen an der Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014 zu verzögern. Diese Änderungen sollten deshalb ab dem [Amt für 

Veröffentlichungen, bitte Datum einfügen = 1 Monat nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] gelten. 

(45) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich den Sanierungs- und Abwicklungsrahmen 

für Institute und Unternehmen wirksamer und effizienter zu gestalten, wegen der 

Risiken, die von unterschiedlichen nationalen Ansätzen für die Integrität des 

Binnenmarkts ausgehen könnten, von den Mitgliedstaaten allein nicht in 

ausreichendem Umfang verwirklicht werden können, sondern besser auf 

Unionsebene zu verwirklichen sind, indem auf Unionsebene bereits festgelegte 

Vorschriften geändert werden, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus — 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 24a erhält folgende Fassung: 

„24a. ‚Abwicklungseinheit‘ eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

niedergelassene juristische Person, die der Ausschuss oder die nationale 

Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 8 als ein Unternehmen identifiziert hat, für 

das im Abwicklungsplan Abwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind;“ 

b) Die folgenden Nummern 24d und 24e werden eingefügt: 

„24d. ‚Nicht-EU-G-SRI‘ ein Nicht-EU-G-SRI im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 134 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

24e. ‚G-SRI-Einheit‘ eine G-SRI-Einheit im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 136 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;“ 

c) Nummer 49 erhält folgende Fassung: 

„49. ‚bail-in-fähige Verbindlichkeiten‘ die Verbindlichkeiten, einschließlich der 

zu buchmäßigen Rückstellungen führenden Verbindlichkeiten, und anderen 

Kapitalinstrumente als solche des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 

Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals eines in Artikel 2 genannten 

Unternehmens, die nicht aufgrund von Artikel 27 Absatz 3 vom 

Anwendungsbereich des Bail-in-Instruments ausgenommen sind;“ 

2. In Artikel 4 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„1a Die Mitgliedstaaten unterrichten den Ausschuss so bald wie möglich über jedes 

Ersuchen auf Eingehen einer engen Zusammenarbeit mit der EZB gemäß Artikel 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013. 

Nach der Mitteilung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 und vor 

Eingehen einer engen Zusammenarbeit liefern die Mitgliedstaaten alle Informationen 

über die in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Unternehmen und Gruppen, die der 
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Ausschuss zur Vorbereitung der ihm durch diese Verordnung und das Übereinkommen 

übertragenen Aufgaben anfordern kann.“ 

3. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Unterabsatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Wahrnehmung der in diesem Absatz genannten Aufgaben wenden die 

nationalen Abwicklungsbehörden die einschlägigen Bestimmungen dieser 

Verordnung an. Bezugnahmen auf den Ausschuss in Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6 

Absatz 5, Artikel 8 Absätze 6, 8, 12 und 13, Artikel 10 Absätze 1 bis 10, 

Artikel 10a, Artikel 11 bis 14, Artikel 15 Absätze 1 bis 3, Artikel 16, Artikel 18 

Absätze 1, 1a, 2 und 6, Artikel 20, Artikel 21 Absätze 1 bis 7, Artikel 21 Absatz 8 

Unterabsatz 2, Artikel 21 Absätze 9 und 10, Artikel 22 Absätze 1, 3 und 6, 

Artikel 23 und 24, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 27 Absätze 1 bis 15, Artikel 27 

Absatz 16 Unterabsatz 2 Satz 2 Unterabsatz 3 und Unterabsatz 4 Sätze 1, 3 und 4 

und Artikel 32 gelten im Hinblick auf die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannten Gruppen und Unternehmen als Bezugnahmen auf die nationalen 

Abwicklungsbehörden.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Die Worte „Artikel 12 Absatz 2“ werden durch die Worte „Artikel 12 

Absatz 3“ ersetzt. 

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Nach Wirksamwerden der in Unterabsatz 1 genannten Unterrichtung 

können die teilnehmenden Mitgliedstaaten beschließen, die Zuständigkeit 

für die Wahrnehmung der Aufgaben in Bezug auf andere Unternehmen und 

Gruppen als die in Absatz 2 genannten, die in ihrem Hoheitsgebiet 

niedergelassen sind, auf die nationalen Abwicklungsbehörden 

zurückzuübertragen, wobei Unterabsatz 1 keine Anwendung mehr findet. 

Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, 

unterrichten den Ausschuss und die Kommission entsprechend. Die 

Unterrichtung wird am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union wirksam.“ 

4. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Der Ausschuss kann die nationalen Abwicklungsbehörden anweisen, die in 

Artikel 10 Absatz 8 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Befugnisse auszuüben. 

Die nationalen Abwicklungsbehörden setzen die Weisungen des Ausschusses 

gemäß Artikel 29 der vorliegenden Verordnung um.“ 

aa) Absatz 9 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

  i) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) gegebenenfalls eine ausführliche Beschreibung der Gründe für die 

Feststellung, dass ein Institut als Abwicklungseinheit einzustufen ist, 

einschließlich einer Erläuterung, wie die Abwicklungsbehörde zu dem 

Schluss gelangt ist, dass das Institut keine kritischen Funktionen hat“; 

ii) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„ja) eine Beschreibung, wie die in Artikel 14 festgelegten Abwicklungsziele 

durch die verschiedenen Abwicklungsstrategien am besten erreicht werden 

könnten;“; 

iii) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„pa) eine ausführliche und quantifizierte Liste der gedeckten Einlagen und 

erstattungsfähigen Einlagen von natürlichen Personen und 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen.“; 

b) In Absatz 10 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Die Maßnahmen, die in Bezug auf die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 

Tochterunternehmen zu ergreifen sind, bei denen es sich nicht um 

Abwicklungseinheiten handelt, können vom Ausschuss nach einem vereinfachten 

Ansatz festgelegt werden, nachdem die betreffende nationale 

Abwicklungsbehörde konsultiert wurde und wenn sich dieser Ansatz nicht 

negativ auf die Abwicklungsfähigkeit der Gruppe auswirkt, wobei die Größe des 

Tochterunternehmens, sein Risikoprofil, das Fehlen kritischer Funktionen und die 

Gruppenabwicklungsstrategie zu berücksichtigen sind. 

Im Gruppenabwicklungsplan wird festgelegt, ob Unternehmen einer 

Abwicklungsgruppe, bei denen es sich nicht um die Abwicklungseinheit 
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handelt, als Liquidationseinheiten einzustufen sind. Unbeschadet anderer 

Faktoren, die vom Ausschuss als relevant erachtet werden könnten, dürfen 

Unternehmen, die kritische Funktionen wahrnehmen, nicht als 

Liquidationseinheiten eingestuft werden.“ 

ba) In Absatz 11 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

-aa) ist eine detaillierte Beschreibung der Gründe für die Feststellung 

enthalten, dass ein Unternehmen der Gruppe als Abwicklungseinheit 

einzustufen ist, einschließlich einer Erläuterung, wie die Abwicklungsbehörde 

zu dem Schluss gekommen ist, dass das Institut keine kritische Funktionen 

wahrnimmt, und wie das Verhältnis des Gesamtrisikobetrags und der 

Betriebserträge des Instituts zum Gesamtrisikobetrag und den Betriebserträgen 

der Gruppe sowie die Verschuldungsquote des Unternehmens der Gruppe im 

Kontext der Gruppe berücksichtigt wurden; 

c) Folgender Absatz 14 wird angefügt: 

„(14) Der Ausschuss legt für die in Absatz 1 genannten Unternehmen und 

Gruppen keine Abwicklungspläne fest, wenn Artikel 22 Absatz 5 Anwendung 

findet oder im Hinblick auf das Unternehmen oder die Gruppe gemäß Artikel 32b 

der Richtlinie 2014/59/EU nach geltendem nationalen Recht Insolvenzverfahren 

eingeleitet wurden.“ 

5. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Unterabsatz 4 werden die Worte „Unterabsatz 1“ durch die Worte 

„Unterabsatz 3“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 werden die Worte „an das Institut oder das Mutterunternehmen 

gerichteten“ durch die Worte „an das Unternehmen oder das 

Mutterunternehmen gerichteten“ und die Worte „Auswirkungen auf das 

Geschäftsmodell des Instituts“ durch die Worte „Auswirkungen auf das 

Geschäftsmodell des Unternehmens oder der Gruppe“ ersetzt. 

c) Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 2 wird das Wort „Institut“ durch die Worte „betroffenen 

Unternehmen“ ersetzt. 
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ii) In Unterabsatz 3 wird das Wort „Institut“ durch das Wort 

„Unternehmen“ ersetzt. 

iii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Werden die Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit durch die vom 

betroffenen Unternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen wirkungsvoll 

abgebaut bzw. beseitigt, fasst der Ausschuss nach Anhörung der EZB oder 

der jeweils zuständigen nationalen Behörde sowie gegebenenfalls der für die 

Makroaufsicht benannten Behörde einen Beschluss. In diesem Beschluss 

wird festgestellt, dass die Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit durch 

die vorgeschlagenen Maßnahmen wirkungsvoll abgebaut bzw. beseitigt 

werden, und die nationalen Abwicklungsbehörden werden darin 

angewiesen, vom Institut, vom Mutterunternehmen oder von einem 

Tochterunternehmen der betreffenden Gruppe die Umsetzung der 

vorgeschlagenen Maßnahmen zu verlangen.“ 

d) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(13a) Die Abwicklungsbehörde veröffentlicht am Ende jedes 

Abwicklungsplanungszyklus eine anonymisierte Liste, in der in 

aggregierter Form alle ermittelten wesentlichen Hindernisse für die 

Abwicklungsfähigkeit, und einschlägige Maßnahmen zu deren 

Beseitigung dargestellt sind. Die Vorschriften über das Berufsgeheimnis 

nach Artikel 88 finden Anwendung. “; 

6. Artikel 10a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(1) Befindet sich ein Unternehmen in der Situation, dass es die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung zwar erfüllt, wenn sie zusätzlich zu jeder der 

Anforderungen nach Artikel 141a Absatz 1 Buchstaben a, b und c der 

Richtlinie 2013/36/EU betrachtet wird, die kombinierte Kapitalpufferanforderung 

jedoch nicht erfüllt, wenn sie zusätzlich zu den Anforderungen nach den 

Artikeln 12d und 12e der vorliegenden Verordnung — sofern nach Artikel 12a 

Absatz 2 Buchstabe a dieser Verordnung berechnet — betrachtet wird, so hat der 

Ausschuss die Befugnis, die nationale Abwicklungsbehörde anzuweisen, es einem 

Unternehmen zu untersagen, gemäß den Bedingungen der Absätze 2 und 3 des 
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vorliegenden Artikels einen höheren Betrag als den nach Absatz 4 des 

vorliegenden Artikels berechneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrag 

(„Maximum Distributable Amount“) in Bezug auf die Mindestanforderung an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten („M-MDA“) durch 

eine der folgenden Maßnahmen auszuschütten:“ 

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) Muss ein Unternehmen die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht auf 

derselben Basis erfüllen wie die in den Artikeln 12d und 12e genannten 

Anforderungen, so wendet der Ausschuss die Absätze 1 bis 6 dieses Artikels auf 

Basis der nach der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1118 der Kommission* 

berechneten Schätzung der kombinierten Kapitalpufferanforderung an. Es gilt 

Artikel 128 Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU. 

Der Ausschuss bezieht die in Unterabsatz 1 genannte Schätzung der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung in die Entscheidung zur Festlegung der in den 

Artikeln 12d und 12e genannten Anforderungen ein. Das Unternehmen macht die 

Schätzung der kombinierten Kapitalpufferanforderung zusammen mit den in 

Artikel 45i Absatz 3 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Informationen 

öffentlich zugänglich. 

______________________________ 

* Delegierte Verordnung (EU) 2021/1118 der Kommission vom 26. März 2021 

zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Methode zur 

Abschätzung der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung für Abwicklungseinheiten auf konsolidierter Basis auf 

Ebene der Abwicklungsgruppe, sofern die Abwicklungsgruppe nicht selbst den 

Anforderungen nach jener Richtlinie unterliegt (ABl. L 241 vom 8.7.2021, S. 1).“ 

7. In Artikel 12 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Der Ausschuss ist für die Erteilung der in Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 78a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Erlaubnisse an die in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Unternehmen zuständig. Der Ausschuss teilt dem 

betroffenen Unternehmen seine Entscheidung mit.“ 
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8. Artikel 12a Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Ausschuss und die nationalen Abwicklungsbehörden stellen sicher, dass die in 

Artikel 12 Absätze 1 und 3 genannten Unternehmen die Anforderungen an Eigenmittel 

und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten jederzeit einhalten, wenn dies im 

vorliegenden Artikel und in den Artikeln 12a bis 12i vorgeschrieben ist und vom 

Ausschuss gemäß diesen Artikeln bestimmt wurde.“ 

9. Artikel 12c wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 4 und 5 wird das Wort „G-SRI“ durch das Wort „G-SRI-

Einheiten“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 werden im einleitenden Teil die Worte „Absatz 3“ durch die Worte 

„Absatz 4“ und das Wort „G-SRI“ durch das Wort „G-SRI-Einheiten“ ersetzt. 

c) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 wird das Wort „G-SRI“ durch das Wort „G-SRI-

Einheiten“ ersetzt. 

ii) in Unterabsatz 2 Buchstabe c werden die Worte „ein G-SRI“ durch die 

Worte „eine G-SRI-Einheit“ ersetzt. 

d) Folgender Absatz 10 wird angefügt: 

„(10) Der Ausschuss kann Abwicklungseinheiten gestatten, die in den Absätzen 4, 

5 und 7 genannten Anforderungen mit den in den Absätzen 1 und 3 genannten 

Eigenmittel oder Verbindlichkeiten zu erfüllen, wenn alle folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) im Falle von Unternehmen, bei denen es sich um G-SRI-Einheiten oder 

Abwicklungseinheiten handelt, die dem Artikel 12d Absatz 4 oder 5 

unterliegen, hat der Ausschuss die in Absatz 4 des vorliegenden Artikels 

genannte Anforderung nicht gemäß Unterabsatz 1 jenes Absatzes 

herabgesetzt; 

b) die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Verbindlichkeiten, 

die die in Artikel 72b Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 genannte Bedingung nicht erfüllen, erfüllen die in Artikel 72b 
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Absatz 4 Buchstaben b bis e der genannten Verordnung festgelegten 

Bedingungen.“ 

10. In Artikel 12d Absatz 3 Unterabsatz 8 und Absatz 6 Unterabsatz 8 werden die Worte 

„kritischer wirtschaftlicher Funktionen“ durch die Worte „kritischer Funktionen“ 

ersetzt. 

11. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 12da 

Festlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten bei Übertragungsstrategien▌  

(1) Wird Artikel 12d auf eine Abwicklungseinheit angewandt, deren bevorzugte 

Abwicklungsstrategie unabhängig oder in Kombination mit anderen 

Abwicklungsinstrumenten ▌die Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung oder des Brückeninstituts ▌vorsieht, setzt der Ausschuss 

den in Artikel 12d Absatz 3 vorgesehenen Rekapitalisierungsbetrag auf 

verhältnismäßige Art und Weise anhand folgender Kriterien fest: 

a) Größe, Geschäftsmodell, Finanzierungsmodell und Risikoprofil der 

Abwicklungseinheit oder gegebenenfalls die Größe des Teils der 

Abwicklungseinheit, auf den das Instrument der Unternehmensveräußerung 

oder das Instrument des Brückeninstituts angewendet wird; 

b) Anteile, andere Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten, die auf einen im Abwicklungsplan genannten 

übernehmenden Rechtsträger übertragen werden sollen, wobei Folgendes zu 

berücksichtigen ist: 

i) die Kerngeschäftsbereiche und kritischen Funktionen der 

Abwicklungseinheit; 

ii) die nach Artikel 27 Absatz 3 vom Bail-in ausgeschlossenen 

Verbindlichkeiten; 

iii) die in den Artikeln 73 bis 80 der Richtlinie 2014/59/EU genannten 

Schutzbestimmungen; 
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iii a) die erwarteten Eigenmittelanforderungen für Brückeninstitute, die zur 

Umsetzung des Marktaustritts der Abwicklungseinheit erforderlich sein 

könnten, um die Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der 

Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie 2014/65/EU durch das 

Brückeninstitut sicherzustellen;  

iiib) die erwartete Forderung des übernehmenden Rechtsträgers nach 

kapitalneutraler Transaktion in Bezug auf die für das erwerbende 

Unternehmen geltenden Anforderungen;  

c) voraussichtlicher Wert und voraussichtliche Marktfähigkeit der unter 

Buchstabe b genannten Anteile, anderen Eigentumstitel, Vermögenswerte, 

Rechte oder Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit, wobei Folgendes zu 

berücksichtigen ist: 

i) alle von der Abwicklungsbehörde ermittelten wesentlichen 

Abwicklungshindernisse, die ▌mit der Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung oder des Instruments des Brückeninstituts 

zusammenhängen; 

ii) die Verluste, die sich aus den beim Restinstitut verbliebenen 

Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten ergeben; 

iia) ein potenziell ungünstiges Marktumfeld zum Zeitpunkt der 

Abwicklung; 

d) ob die bevorzugte Abwicklungsstrategie die Übertragung von Anteilen oder 

anderen Eigentumstiteln der Abwicklungseinheit oder die Übertragung aller 

oder eines Teils der Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten der 

Abwicklungseinheit vorsieht; 

e) ob die bevorzugte Abwicklungsstrategie die Anwendung des Instruments der 

Ausgliederung von Vermögenswerten vorsieht. 

▌ 

(3) Die Anwendung von Absatz 1 darf nicht zu einem höheren Betrag führen als dem, 

der sich aus der Anwendung von Artikel 12d Absatz 3 ergibt, oder zu einem Betrag, 

der geringer ist als 13,5 % des Gesamtrisikobetrags, der gemäß Artikel 92 Absatz 3 

der Verordnung (EG) Nr. 575/2013 berechnet wurde, und geringer als 5 % der gemäß 
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den Artikeln 429 und 429a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten 

Gesamtrisikopositionsmessgröße des betreffenden in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Unternehmens. 

12. In Artikel 12e Absatz 1 werden die Worte „um ein G-SRI oder einen Teil eines G-

SRIs “ durch die Worte „um eine G-SRI-Einheit“ ersetzt. 

13. Artikel 12g wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

Nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der EZB, kann 

der Ausschuss beschließen, die in diesem Artikel festgelegte Anforderung 

auf ein in Artikel 2 Buchstabe b genanntes Unternehmen und auf ein in 

Artikel 2 Buchstabe c genanntes Finanzinstitut anzuwenden, das ein 

Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit, aber selbst keine 

Abwicklungseinheit ist.“ 

ii) In Unterabsatz 3 werden die Worte „Unterabsatz 1“ durch die Worte 

„den Unterabsätzen 1 und 2“ ersetzt. 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Wenn es sich bei in der Union niedergelassenen Tochterunternehmen oder 

einem Unionsmutterunternehmen und seinen Tochterinstituten der globalen 

Abwicklungsstrategie zufolge nicht um Abwicklungseinheiten handelt und die 

Mitglieder des europäischen Abwicklungskollegiums – sollte ein solches nach 

Artikel 89 der Richtlinie 2014/59/EU eingerichtet worden sein – dieser Strategie 

zustimmen, ist die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung von den in der 

Union niedergelassenen Tochterunternehmen oder vom 

Unionsmutterunternehmen (bei Letzterem auf konsolidierter Basis) zu erfüllen, 

indem die in Absatz 2 Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels genannten 

Instrumente an eines der folgenden Unternehmen begeben werden: 

a) an das oberste Mutterunternehmen, das in einem Drittland niedergelassen 

ist; 

b) an die Tochterunternehmen dieses obersten Mutterunternehmens, die in 

demselben Drittland niedergelassen sind; 
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c) an andere Unternehmen unter den in Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i und 

Buchstabe b Ziffer ii genannten Bedingungen.“ 

14. Artikel 12k wird wie folgt geändert: 

a) ▌Folgender Absatz ▌wird eingefügt: 

„(1a) Abweichend von Artikel 12a Absatz 1 legt der Ausschuss für Unternehmen 

angemessene Übergangszeiträume fest, um die in Artikel 12f oder 12g genannten 

Anforderungen oder die Anforderungen, die sich aus der Anwendung von 

Artikel 12c Absätze 4, 5 oder 7, je nach Anwendbarkeit, ergeben, zu erfüllen, 

wenn die Institute oder Unternehmen nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung diesen Anforderungen unterliegen. Die Frist für 

Unternehmen zur Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 12f bzw. 12g oder 

der Anforderungen, die sich aufgrund der Anwendung von Artikel 12c 

Absatz 4, 5 oder 7 ergeben, endet am ... [vier Jahre nach dem Geltungsbeginn 

dieser Änderungsverordnung]. 

Der Ausschuss legt Zwischenziele für die Anforderungen nach Artikel 12f 

bzw. 12g oder für Anforderungen fest, die sich gegebenenfalls aus der 

Anwendbarkeit von Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7 ergeben, die Unternehmen im 

Sinne von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes bis zum ... [zwei Jahre nach 

dem Geltungsbeginn dieser Änderungsverordnung] erfüllen müssen. Mit diesen 

Zwischenzielen wird im Regelfall sichergestellt, dass ein linearer Aufbau von 

Eigenmitteln und des Bestands an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

zur Erfüllung der Anforderung erfolgt. 

Der Ausschuss kann einen Übergangszeitraum festsetzen, der am ... [vier Jahre 

nach dem Geltungsbeginn dieser Änderungsverordnung] endet, wenn dies auf 

der Grundlage der in Absatz 7 genannten Kriterien hinreichend begründet und 

angemessen ist, wobei Folgendes berücksichtigt wird: 

a) die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens,  

b) die Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens sicherzustellen, dass die Anforderungen nach 

Artikel 12f bzw. 12g oder eine Anforderung, die sich aufgrund der Anwendung 

von Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7 ergibt, erfüllt werden, und  
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c) ob das Unternehmen in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu ersetzen, die die 

Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit oder Laufzeit nicht mehr erfüllen, 

und wenn nicht, ob dieses Unvermögen punktueller Natur ist oder auf eine 

marktweite Störung zurückzuführen ist. 

b) In Absatz 3 Buchstabe a werden die Worte „der Ausschuss oder die nationale 

Abwicklungsbehörde“ durch die Worte „der Ausschuss“ ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird das Wort „G-SRI“ durch die Worte „G-SRI oder Nicht-EU-

G-SRI“ ersetzt. 

d) In den Absätzen 5 und 6 werden die Worte „legen der Ausschuss und die 

nationalen Abwicklungsbehörden“ bzw. „teilen der Ausschuss und die 

nationalen Abwicklungsbehörden“ durch die Worte „legt der Ausschuss“ bzw. 

„teilt der Ausschuss“ ersetzt. 

15. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Frühinterventionsmaßnahmen 

(1) Die EZB prüft ohne unangemessene Verzögerung und ergreift erforderlichenfalls 

Frühinterventionsmaßnahmen, wenn ein in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a genanntes 

Unternehmen eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a) das Unternehmen erfüllt die in Artikel 102 der Richtlinie 2013/36/EU oder in 

Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 genannten 

Voraussetzungen und auf das Unternehmen trifft einer der folgenden Fälle zu: 

i) das Unternehmen hat die von der EZB verlangten Abhilfemaßnahmen, 

einschließlich der in Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU, in Artikel 16 

Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 oder in Artikel 49 der 

Richtlinie (EU) 2019/2034 genannten Maßnahmen, nicht ergriffen;  

ii) die EZB hält andere Abhilfemaßnahmen als 

Frühinterventionsmaßnahmen für nicht ausreichend, um die ▌Probleme 

anzugehen; 

b) das Unternehmen verstößt gegen die Anforderungen des Titels II der Richtlinie 

2014/65/EU, der Artikel 3 bis 7, 14 bis 17 oder 24, 25 und 26 der Verordnung 
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(EU) Nr. 600/2014 oder der Artikel 12f oder 12g dieser Verordnung oder wird 

in den auf die Bewertung durch die EZB folgenden zwölf Monaten mit hoher 

Wahrscheinlichkeit gegen die genannten Anforderungen verstoßen. 

Die EZB kann, wenn sich die Bedingungen erheblich verschlechtern, widrige 

Umstände eintreten oder neue Informationen über ein Unternehmen bekannt 

werden, die in Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer ii genannte Bedingung für erfüllt 

befinden, ohne zuvor andere Abhilfemaßnahmen ergriffen und insbesondere die in 

Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU oder in Artikel 16 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 genannten Befugnisse ausgeübt zu haben. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b unterrichtet die EZB oder, je nach 

Anwendbarkeit, die zuständige Behörde gemäß Richtlinie 2014/65/EU oder der 

Ausschuss die zuständige nationale Behörde unverzüglich über den Verstoß oder den 

wahrscheinlichen Verstoß. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 beinhalten Frühinterventionsmaßnahmen Folgendes: 

a) die Aufforderung des Leitungsorgans des Unternehmens zu einer der folgenden 

Handlungen: 

i) Umsetzung einer oder mehrerer der im Sanierungsplan vorgesehenen 

Regelungen oder Maßnahmen; 

ii) Aktualisierung des Sanierungsplans nach Artikel 5 Absatz 2 der 

Richtlinie 2014/59/EU, wenn sich die Umstände, die zu der 

Frühintervention geführt haben, von den Annahmen im ursprünglichen 

Sanierungsplan unterscheiden, und Umsetzung einer oder mehrerer der 

im aktualisierten Sanierungsplan vorgesehenen Regelungen oder 

Maßnahmen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens; 

b) die Aufforderung des Leitungsorgans des Unternehmens, eine Versammlung 

der Anteilseigner des Unternehmens einzuberufen, oder — falls das 

Leitungsorgan dieser Aufforderung nicht nachkommt — die direkte 

Einberufung einer solchen Versammlung sowie in beiden Fällen die Festlegung 

der Tagesordnung und die Vorgabe, dass den Anteilseignern bestimmte 

Vorlagen zur Beschlussfassung unterbreitet werden müssen; 
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c) die Aufforderung an das Leitungsorgan des Unternehmens, gegebenenfalls 

gemäß dem Sanierungsplan einen Aktionsplan für Verhandlungen mit einigen 

oder allen Gläubigern des Instituts über eine Umschuldung zu erstellen; 

d) die Aufforderung, die Rechtsstruktur des Instituts zu verändern; 

e) die Aufforderung, die Gesamtheit oder einzelne Mitglieder der 

Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans des Unternehmens nach Artikel 13a 

zu entlassen oder abzulösen; 

f) die Bestellung eines oder mehrerer vorläufiger Verwalter für das Unternehmen 

gemäß Artikel 13b. 

fa) die Aufforderung an das Leitungsorgan des Unternehmens, einen Plan zu 

erstellen, den das Unternehmen umsetzen kann, falls das zuständige Organ 

des Unternehmens beschließt, die freiwillige Liquidation des Unternehmens 

einzuleiten. 

(3) Die EZB wählt die Frühinterventionsmaßnahmen rechtzeitig danach aus, was mit 

Blick auf das verfolgte Ziel verhältnismäßig ist, wobei sie neben anderen einschlägigen 

Informationen berücksichtigt, wie schwer der Verstoß bzw. der wahrscheinliche 

Verstoß wiegt und wie schnell sich die Finanzlage des Unternehmens verschlechtert. 

(4) Für jede der in Absatz 2 genannten Maßnahmen setzt die EZB eine Frist, die 

angemessen ist, um die betreffende Maßnahme abschließen zu können, und die es ihr 

ermöglicht, die Wirksamkeit der Maßnahme zu bewerten.  

Die Bewertung der Maßnahme wird unmittelbar nach Ablauf der Frist durchgeführt 

und dem Ausschuss und den betreffenden nationalen Abwicklungsbehörden 

mitgeteilt. Führt die Bewertung zu dem Ergebnis, dass die Maßnahmen nicht 

vollständig umgesetzt wurden oder nicht wirksam sind, so nimmt die EZB oder die 

jeweils zuständige nationale Behörde nach Konsultation des Ausschusses und der 

betreffenden nationalen Abwicklungsbehörde eine Bewertung der in Artikel 18 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Bedingung vor. 

(5) Umfasst eine Gruppe Unternehmen, die sowohl in teilnehmenden als auch in nicht 

teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassen sind, so vertritt die EZB die zuständigen 

nationalen Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten bei der Anhörung von und der 
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Zusammenarbeit mit nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 30 der 

Richtlinie 2014/59/EU. 

Umfasst eine Gruppe Unternehmen, die in teilnehmenden Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind, sowie Tochterunternehmen, die in nicht teilnehmenden 

Mitgliedstaaten niedergelassen sind, oder dort ansässige bedeutende Zweigstellen, so 

teilt die EZB den zuständigen Behörden oder gegebenenfalls den Abwicklungsbehörden 

des nicht teilnehmenden Mitgliedstaats alle in den Artikeln 13 bis 13c genannten, für 

die Gruppe relevanten Beschlüsse oder Maßnahmen zeitnah mit. 

16. Folgende Artikel 13 a, 13b und 13c werden eingefügt: 

„Artikel 13a 

Ablösung der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans 

Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e werden die Gesamtheit oder 

einzelne Mitglieder der neuen Geschäftsleitung oder des neuen Leitungsorgans im 

Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht bestellt und muss diese 

Bestellung von der EZB genehmigt werden. 

Artikel 13b 

Vorläufiger Verwalter 

(1) Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe f kann die EZB – auf der 

Grundlage dessen, was unter den jeweiligen Umständen verhältnismäßig ist – einen 

vorläufigen Verwalter bestellen, der 

a) das Leitungsorgan des Unternehmens vorübergehend ablöst; 

b) vorübergehend mit dem Leitungsorgan des Unternehmens zusammenarbeitet. 

Die EZB gibt ihre Entscheidung für Option a oder b zum Zeitpunkt der Bestellung des 

vorläufigen Verwalters bekannt. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b gibt die EZB zum Zeitpunkt der 

Bestellung des vorläufigen Verwalters außerdem die Rolle, die Aufgaben und die 

Befugnisse dieses Verwalters bekannt sowie etwaige Verpflichtungen des 

Leitungsorgans des Unternehmens, ihn anzuhören oder seine Einwilligung einzuholen, 

bevor es bestimmte Beschlüsse fasst oder Maßnahmen ergreift.  
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Die EZB gibt die Bestellung eines vorläufigen Verwalters öffentlich bekannt, es sei 

denn, dieser ist nicht befugt, das Unternehmen zu vertreten oder Entscheidungen im 

Namen des Unternehmens zu treffen. 

Jeder vorläufige Administrator hat die in Artikel 91 Absätze 1, 2 und 8 der Richtlinie 

2013/36/EU genannten Anforderungen zu erfüllen. Die von der EZB vorgenommene 

Bewertung, ob der vorläufige Verwalter diese Anforderungen erfüllt, ist integraler 

Bestandteil der Entscheidung über die Bestellung dieses vorläufigen Verwalters.  

(2) Die EZB gibt die Befugnisse des vorläufigen Verwalters zum Zeitpunkt seiner 

Bestellung auf der Grundlage dessen, was den jeweiligen Umständen angemessen ist, 

bekannt. Diese Befugnisse können einige oder sämtliche Befugnisse umfassen, über die 

das Leitungsorgan des Unternehmens gemäß seiner Satzung und aufgrund der 

nationalen Rechtsvorschriften verfügt, unter anderem die Befugnis, einige oder 

sämtliche Verwaltungsfunktionen des Leitungsorgans des Unternehmens auszuüben. 

Die Befugnisse des vorläufigen Verwalters in Bezug auf das Unternehmen müssen dem 

geltenden Gesellschaftsrecht entsprechen. Diese Befugnisse können von der EZB 

angepasst werden, wenn sich die Umstände ändern. 

(3) Die EZB gibt zum Zeitpunkt der Bestellung die Rolle und die Funktionen des 

vorläufigen Verwalters bekannt. Diese können Folgendes umfassen: 

a) Ermittlung der Finanzlage des Unternehmens; 

b) Führung der Geschäfte oder eines Teils der Geschäfte des Unternehmens, um 

dessen Finanzlage zu sichern oder wiederherzustellen; 

c) Ergreifung von Maßnahmen, um erneut eine solide und umsichtige Führung 

der Geschäfte des Unternehmens sicherzustellen. 

Die EZB gibt zum Zeitpunkt der Bestellung des vorläufigen Verwalters etwaige 

Beschränkungen seiner Rolle und Funktionen bekannt. 

(4) Zur Bestellung und Abberufung jedes vorläufigen Verwalters ist ausschließlich die 

EZB befugt. Die EZB kann einen vorläufigen Verwalter jederzeit aus beliebigen 

Gründen abberufen. Die EZB kann die Bedingungen der Bestellung eines vorläufigen 

Verwalters jederzeit gemäß diesem Artikel ändern. 

(5) Die EZB kann verlangen, dass bestimmte Handlungen eines vorläufigen Verwalters 

ihrer vorherigen Zustimmung bedürfen. Derartige Anforderungen gibt die EZB zum 
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Zeitpunkt der Bestellung des vorläufigen Verwalters oder zum Zeitpunkt einer 

Änderung der Bedingungen der Bestellung des vorläufigen Verwalters bekannt. 

In jedem Fall kann der vorläufige Verwalter die Befugnis, eine Versammlung der 

Anteilseigner des Unternehmens einzuberufen und die Tagesordnung dafür festzulegen, 

nur mit vorheriger Zustimmung der EZB ausüben. 

(6) Auf Verlangen der EZB erstattet der vorläufige Verwalter in von der EZB 

festzulegenden Abständen, mindestens einmal nach Ablauf der ersten sechs Monate, 

und in jeden Fall zum Ende seines Mandats über die Finanzlage des Unternehmens 

sowie über die im Zuge seiner Bestellung unternommenen Handlungen Bericht. 

(7) Der vorläufige Verwalter wird für maximal ein Jahr ernannt. Dieser Zeitraum kann 

einmal ausnahmsweise verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für die 

Bestellung des vorläufigen Verwalters nach wie vor gegeben sind. Die EZB legt diese 

Voraussetzungen fest und begründet jede Verlängerung der Bestellung des vorläufigen 

Verwalters gegenüber den Anteilseignern. 

(8) Vorbehaltlich dieses Artikels lässt die Bestellung eines vorläufigen Verwalters die 

im Gesellschaftsrecht der Union oder der Mitgliedstaaten festgelegten 

Anteilseignerrechte unberührt. 

(9) Ein nach den Absätzen 1 bis 8 bestellter vorläufiger Verwalter gilt nicht als 

Schattengeschäftsführer oder faktischer Geschäftsführer nach nationalem Recht. 

Artikel 13c 

Vorbereitung der Abwicklung 

(1) Für die in Artikel 7 Absatz 2 genannten Unternehmen und Gruppen und die in 

Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 genannten Unternehmen und 

Gruppen teilen die EZB oder die zuständigen nationalen Behörden – wenn die 

Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmungen erfüllt sind – dem 

Ausschuss unverzüglich alles Folgende mit:  

a) jede der in Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 oder 

Artikel 104 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Maßnahmen, die 

sie von einem Unternehmen oder einer Gruppe verlangen und mit denen eine 

Verschlechterung der Lage dieses Unternehmens oder dieser Gruppe 

angegangen werden soll; 
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b) wenn die Aufsichtstätigkeit ergibt, dass die in Artikel 13 Absatz 1 der 

vorliegenden Verordnung oder in Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 

2014/59/EU festgelegten Voraussetzungen bei einem Unternehmen oder einer 

Gruppe erfüllt sind, die Einschätzung, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, 

und zwar unabhängig von etwaigen Frühinterventionsmaßnahmen; 

c) die Anwendung einer jeden in Artikel 13 der vorliegenden Verordnung oder 

Artikel 27 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Frühinterventionsmaßnahme. 

Der Ausschuss setzt die Kommission über jede gemäß Unterabsatz 1 empfangene 

Mitteilung in Kenntnis. 

Die EZB oder die jeweils zuständige nationale Behörde überwacht in enger 

Zusammenarbeit mit dem Ausschuss genau, wie sich die Lage der in Unterabsatz 1 

genannten Unternehmen und Gruppen entwickelt und ob die in Unterabsatz 1 

Buchstabe a genannten Maßnahmen, mit denen eine Verschlechterung der Lage dieser 

Unternehmen und Gruppen angegangen werden soll, sowie die in Unterabsatz 1 

Buchstabe c genannten Frühinterventionsmaßnahmen befolgt werden. 

(2) Die EZB oder die jeweils zuständige nationale Behörde teilt dem Ausschuss so früh 

wie möglich mit, ob aus ihrer Sicht ein wesentliches Risiko besteht, dass bei einem in 

Artikel 7 Absatz 2 genannten Unternehmen oder einem in Artikel 7 Absatz 4 

Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 genannten Unternehmen einer oder mehrere der in 

Artikel 18 Absatz 4 genannten Fälle vorliegt. Diese Mitteilung enthält: 

a) die Gründe für die Mitteilung; 

b) einen Überblick über die Maßnahmen, mit denen der Ausfall des 

Unternehmens innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens abgewendet werden 

könnte, sowie deren erwartete Auswirkungen auf das Unternehmen mit Blick 

auf die in Artikel 18 Absatz 4 genannten Fälle und den erwarteten Zeitrahmen 

für die Umsetzung dieser Maßnahmen.  

Nach Erhalt der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung bewertet der Ausschuss in enger 

Zusammenarbeit mit der EZB oder der jeweils zuständigen nationalen Behörde, welcher 

Zeitrahmen für die Zwecke der Bewertung der in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Voraussetzung als angemessen zu betrachten ist, wobei er das Tempo, in 

dem sich die Lage des Unternehmens verschlechtert, die möglichen Auswirkungen auf 

das Finanzsystem, auf den Schutz von Einlegern und auf den Schutz von 
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Kundengeldern, das Risiko, dass ein längerer Prozess die Gesamtkosten für Kunden 

und die Wirtschaft erhöhen, die Notwendigkeit einer wirksamen Umsetzung der 

Abwicklungsstrategie und alle sonstigen einschlägigen Faktoren berücksichtigt. Der 

Ausschuss teilt der EZB oder der jeweils zuständigen nationalen Behörde seine 

Einschätzung so früh wie möglich mit. 

Nach der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung überwachen die EZB oder die jeweils 

zuständige nationale Behörde in enger Zusammenarbeit mit dem Ausschuss die Lage 

des Unternehmens, die Umsetzung jeglicher einschlägigen Maßnahmen innerhalb des 

erwarteten Zeitrahmens und alle sonstigen einschlägigen Entwicklungen. Zu diesem 

Zweck kommen der Ausschuss und die EZB oder die jeweils zuständige nationale 

Behörde regelmäßig zu Sitzungen zusammen, wobei die Sitzungshäufigkeit vom 

Ausschuss je nach Sachlage im Einzelfall festgelegt wird. Die EZB oder die jeweils 

zuständige nationale Behörde und der Ausschuss übermitteln einander unverzüglich alle 

einschlägigen Informationen. 

Der Ausschuss leitet alle Informationen, die er gemäß Unterabsatz 1 erhalten hat, an die 

Kommission weiter. 

(3) Die EZB oder die jeweils zuständige nationale Behörde stellt dem Ausschuss alle 

von diesem angeforderten Informationen zur Verfügung, die für alles Folgende benötigt 

werden: 

a) die Aktualisierung des Abwicklungsplans und die Vorbereitung einer etwaigen 

Abwicklung eines in Artikel 7 Absatz 2 genannten Unternehmens oder eines in 

Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 genannten 

Unternehmens, wenn die Voraussetzungen für die Anwendung dieser 

Bestimmungen erfüllt sind; 

b)  die Durchführung der in Artikel 20 Absätze 1 bis 15 genannten Bewertung. 

Liegen der EZB oder den zuständigen nationalen Behörden diese Informationen nicht 

schon vor, arbeiten der Ausschuss und die EZB sowie diese zuständigen nationalen 

Behörden zusammen und stimmen sich ab, um diese Informationen zu erhalten. Zu 

diesem Zweck sind die EZB und die zuständigen nationalen Behörden befugt, vom 

Unternehmen, insbesondere auch im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen, die Erteilung 

dieser Informationen zu verlangen, und diese Informationen an den Ausschuss 

weiterzugeben. 
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(4) Der Ausschuss ist befugt, das in Artikel 7 Absatz 2 genannte Unternehmen oder das 

in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 genannte Unternehmen an 

potenzielle Erwerber zu vermarkten oder die erforderlichen Schritte für eine solche 

Vermarktung einzuleiten, wenn die Voraussetzungen für die Anwendung dieser 

Bestimmungen erfüllt sind, oder dies vom Unternehmen zu verlangen, um 

a) vorbehaltlich der in Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU festgelegten 

Bedingungen und der in Artikel 88 der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses die Abwicklung dieses 

Unternehmens vorzubereiten; 

b) Informationen zu der vom Ausschuss vorzunehmenden Einschätzung 

beizutragen, ob die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung 

genannte Voraussetzung erfüllt ist. 

(4a) Beschließt der Ausschuss bei der Ausübung der in Absatz 4 genannten Befugnis, 

das betreffende Unternehmen direkt an potenzielle Erwerber zu vermarkten, so trägt 

er den Umständen des Einzelfalls und den möglichen Auswirkungen, die die 

Ausübung dieser Befugnis auf die Gesamtposition des Unternehmens haben könnte, 

gebührend Rechnung. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 ist der Ausschuss befugt, 

a) das betreffende Unternehmen zur Einrichtung einer digitalen Plattform 

aufzufordern, über die die für die Vermarktung des Unternehmens benötigten 

Informationen mit potenziellen Erwerbern oder vom Ausschuss 

hinzugezogenen Beratern und Bewertern ausgetauscht werden können; 

b)  von der betreffenden nationalen Abwicklungsbehörde den Entwurf eines 

vorläufigen Abwicklungskonzepts für das betroffene Unternehmen zu 

verlangen. 

Übt der Ausschuss seine Befugnis nach Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes 

aus, so findet Artikel 88 Anwendung. 

(6) Die Feststellung, dass die in Artikel 13 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung oder 

Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU festgelegten Voraussetzungen erfüllt 

sind, und der vorherige Erlass von Frühinterventionsmaßnahmen sind keine 

notwendigen Voraussetzungen dafür, dass der Ausschuss die Abwicklung des 
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Unternehmens vorbereiten oder die in den Absätzen 4 und 5 dieses Artikels genannten 

Befugnisse ausüben kann.  

(7) Der Ausschuss unterrichtet die Kommission, die EZB, die jeweils zuständigen 

nationalen Behörden und die betreffenden nationalen Abwicklungsbehörden 

unverzüglich über jede nach den Absätzen 4 und 5 ergriffene Maßnahme. 

(8) Die EZB, die zuständigen nationalen Behörden, der Ausschuss und die betreffenden 

nationalen Abwicklungsbehörden arbeiten eng zusammen,  

a) wenn sie erwägen, die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten 

Maßnahmen, mit denen eine Verschlechterung der Lage eines Unternehmens 

und einer Gruppe angegangen werden soll, und die in Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe c genannten Maßnahmen zu ergreifen;  

b) wenn sie erwägen, eine der in den Absätzen 4 und 5 genannten Schritte zu 

unternehmen;  

c) während sie die unter den Buchstaben a und b genannten Maßnahmen ergreifen 

bzw. Schritte unternehmen.  

Die EZB, die zuständigen nationalen Behörden, der Ausschuss und die betreffenden 

nationalen Abwicklungsbehörden stellen sicher, dass diese Maßnahmen und Schritte 

kohärent, koordiniert und wirksam sind.“ 

17. In Artikel 14 Absatz 2 erhalten die Buchstaben c und d folgende Fassung: 

„c) der Schutz öffentlicher Mittel durch möglichst geringe Inanspruchnahme 

außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, insbesondere 

wenn diese aus dem Haushalt eines Mitgliedstaats bereitgestellt wird; 

d) der Schutz der gedeckten Einlagen und, soweit möglich, auch des ungedeckten 

Teils der erstattungsfähigen Einlagen natürlicher Personen und Kleinstunternehmen 

sowie kleiner und mittlerer Unternehmen und der Schutz der unter die Richtlinie 

97/9/EG fallenden Anleger; 

(18) Artikel 16 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Ausschuss leitet für ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 2 

Buchstabe b eine Abwicklungsmaßnahme ein, wenn die in Artikel 18 Absatz 1 

festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Für diese Zwecke gilt ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b als 

ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend, wenn einer der folgenden Umstände 

vorliegt:  

a) das Mutterunternehmen erfüllt eine oder mehrere der in Artikel 18 Absatz 4 

Buchstaben b, c oder d genannten Voraussetzungen; 

b) das Mutterunternehmen verstößt wesentlich gegen die geltenden 

Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder die nationalen 

Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU, oder es liegen 

objektive Anhaltspunkte dafür vor, dass dies in naher Zukunft der Fall sein 

wird.“ 

(19) Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1, 1a, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Der Ausschuss legt für die in Artikel 7 Absatz 2 genannten Unternehmen und 

die in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 genannten 

Unternehmen – sofern die Voraussetzungen für die Anwendung dieser 

Bestimmungen erfüllt sind – nur dann ein Abwicklungskonzept gemäß Absatz 6 

fest, wenn er in seiner Präsidiumssitzung bei Erhalt einer Mitteilung gemäß 

Unterabsatz 2 oder aus eigener Initiative festgestellt hat, dass alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Das Unternehmen fällt aus oder fällt wahrscheinlich aus. 

b) ▌Es besteht nach vernünftigem Ermessen keine Aussicht, dass der 

Ausfall oder wahrscheinliche Ausfall des Unternehmens innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens durch eine alternative Maßnahme des 

privaten Sektors, darunter Maßnahmen im Rahmen von 

institutsbezogenen Sicherungssystemen, der Aufsichtsbehörden, 

Frühinterventionsmaßnahmen oder die Herabschreibung oder 

Umwandlung relevanter Kapitalinstrumente und 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel 21 

Absatz 1, die in Bezug auf das Unternehmen getroffen werden, 

abgewendet werden kann. 
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c) Eine Abwicklungsmaßnahme ist gemäß Absatz 5 im öffentlichen 

Interesse erforderlich. 

Die Bewertung, ob die in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Voraussetzung 

erfüllt ist, wird bei den in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a genannten Unternehmen 

von der EZB und bei den in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 7 Absatz 3 

Unterabsatz 2, Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 genannten 

Unternehmen von der jeweils zuständigen nationalen Behörde nach Anhörung des 

Ausschusses vorgenommen. Der Ausschuss darf eine solche Bewertung bei seiner 

Präsidiumssitzung nur vornehmen, wenn er diese Absicht zuvor der EZB oder der 

jeweils zuständigen nationalen Behörde mitgeteilt hat und die EZB oder die 

jeweils zuständige nationale Behörde innerhalb von drei Kalendertagen nach 

Erhalt dieser Mitteilung die Bewertung nicht selbst vornimmt. Die EZB oder die 

jeweils zuständige nationale Behörde stellt dem Ausschuss, bevor oder nachdem 

dieser seine Absicht mitgeteilt hat, die Einhaltung der in Unterabsatz 1 

Buchstabe a genannten Voraussetzung zu bewerten, unverzüglich alle 

einschlägigen Informationen zur Verfügung, die der Ausschuss für die Zwecke 

seiner Bewertung anfordert. 

Ist die EZB oder die jeweils zuständige nationale Behörde zu der Einschätzung 

gelangt, dass die in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Voraussetzung bei einem 

in Unterabsatz 1 genannten Unternehmen erfüllt ist, teilt sie diese Einschätzung 

unverzüglich der Kommission und dem Ausschuss mit. 

Die Bewertung der in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Voraussetzung 

▌wird vom Ausschuss bei seiner Präsidiumssitzung und in enger Zusammenarbeit 

mit der EZB oder der jeweils zuständigen nationalen Behörde nach der 

unverzüglichen Konsultation einer benannten Behörde des 

Einlagensicherungssystems und gegebenenfalls eines institutsbezogenen 

Sicherungssystems, dessen Mitglied das Institut ist, vorgenommen. Die 

Konsultation des institutsbezogenen Sicherungssystems umfasst eine 

Erörterung der Verfügbarkeit von Maßnahmen durch das institutsbezogene 

Sicherungssystem, die den Ausfall des Instituts innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens verhindern könnten. Die EZB oder die jeweils zuständige nationale 

Behörde stellt dem Ausschuss unverzüglich alle einschlägigen Informationen zur 

Verfügung, die dieser für die Zwecke seiner Bewertung anfordert. Die EZB oder 
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die jeweils zuständige nationale Behörde kann dem Ausschuss auch mitteilen, 

dass die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Voraussetzung aus ihrer Sicht erfüllt 

ist. 

(1a) Der Ausschuss legt in Bezug auf eine Zentralorganisation und alle ihr ständig 

zugeordneten Kreditinstitute, die Teil derselben Abwicklungsgruppe sind, gemäß 

Absatz 1 ein Abwicklungskonzept nur dann fest, wenn die Zentralorganisation 

und alle ihr ständig zugeordneten Kreditinstitute oder die Abwicklungsgruppe, zu 

der sie gehören, als Ganzes die in Absatz 1 Unterabsatz 1 festgelegten 

Voraussetzungen erfüllen. 

(2) Unbeschadet der Fälle, in denen die EZB beschlossen hat, Aufsichtsaufgaben 

in Bezug auf Kreditinstitute nach Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung 

(EU) Nr. 1024/2013 unmittelbar wahrzunehmen, teilt der Ausschuss – sollte er 

nach Absatz 1 eine Mitteilung in Bezug auf ein in Artikel 7 Absatz 3 genanntes 

Unternehmen oder eine dort genannte Gruppe erhalten – seine Bewertung nach 

Absatz 1 Unterabsatz 4 unverzüglich der EZB oder der jeweils zuständigen 

nationalen Behörde mit. 

(3) Die vorherige Annahme einer Maßnahme nach Artikel 16 der Verordnung 

(EU) Nr. 1024/2013, Artikel 27 der Richtlinie 2014/59/EU, Artikel 13 der 

vorliegenden Verordnung oder Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU ist keine 

Voraussetzung für eine Abwicklungsmaßnahme.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) Eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

wird benötigt, es sei denn, diese Unterstützung wird in einer der in 

Artikel 18a Absatz 1 genannten Formen gewährt.“ 

ii) Die Unterabsätze 2 und 3 werden gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c ist eine Abwicklungsmaßnahme 

als im öffentlichen Interesse liegend zu betrachten, wenn diese 

Abwicklungsmaßnahme für die Erreichung eines oder mehrerer der in Artikel 14 

genannten Abwicklungsziele erforderlich und mit Blick auf diese Ziele 
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verhältnismäßig ist und diese Ziele bei einer Liquidation des Instituts im Wege 

eines regulären Insolvenzverfahrens nicht wirkungsvoller erreicht würden. 

Bei Abwicklungsmaßnahmen wird davon ausgegangen, dass sie für die Zwecke 

des Absatzes 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels nicht im öffentlichen 

Interesse liegen, wenn die Abwicklungsbehörde beschlossen hat, die 

vereinfachten Anforderungen für ein Institut gemäß Artikel 4 anzuwenden. Die 

Vermutung ist widerlegbar und gilt nicht, wenn die Abwicklungsbehörde zu der 

Einschätzung gelangt, dass eines oder mehrere der Abwicklungsziele gefährdet 

wären, wenn das Institut im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens 

liquidiert werden würde. 

Wenn der Ausschuss auf Basis der ihm zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung 

stehenden Informationen die in Unterabsatz 1 genannte Bewertung durchführt, 

bewertet, berücksichtigt und vergleicht er die gesamte außerordentliche 

finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, die dem Unternehmen sowohl 

im Falle einer Abwicklung als auch im Falle einer Liquidation nach geltendem 

nationalen Recht gewährt wird. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes halten die 

teilnehmenden Mitgliedstaaten, die Einlagensicherungssysteme und 

gegebenenfalls die benannte Behörde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 18 der Richtlinie 2014/49/EU den Ausschuss über alle vorbereitenden 

Maßnahmen für die Gewährung der in Artikel 18a Absatz 1 Buchstaben c und 

d der vorliegenden Verordnung genannten Maßnahmen auf dem Laufenden, 

einschließlich etwaiger Kontakte mit der Kommission im Vorfeld der Mitteilung. 

d) Absatz 7 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Binnen 24 Stunden ab Übermittlung des Abwicklungskonzepts durch den 

Ausschuss billigt die Kommission das Abwicklungskonzept oder erhebt Einwände 

dagegen – entweder mit Hinweis auf die diskretionären Aspekte des 

Abwicklungskonzepts in den nicht unter Unterabsatz 3 fallenden Fällen oder mit 

Hinweis auf die vorgeschlagene Inanspruchnahme staatlicher Beihilfen oder einer 

Unterstützung aus dem Fonds, die als nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar 

betrachtet werden.“ 

e) Die folgenden Absätze werden angefügt: 
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„(11) Sind die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Voraussetzungen erfüllt, 

kann der Ausschuss die nationalen Abwicklungsbehörden anweisen, die ihnen 

durch die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des Artikels 33a der 

Richtlinie 2014/59/EU übertragenen Befugnisse gemäß den im nationalen Recht 

festgelegten Bedingungen auszuüben. Die nationalen Abwicklungsbehörden 

setzen die Weisungen des Ausschusses gemäß Artikel 29 um. 

(11a) Zur Sicherstellung einer wirkungsvollen und kohärenten Anwendung 

dieses Artikels gibt der Ausschuss den nationalen Abwicklungsbehörden 

Leitlinien und Anweisungen für die Anwendung der in Artikel 32 Absatz 5a der 

Richtlinie 2014/59/EU genannten technischen Regulierungsstandards.“ 

20. Folgender Artikel 18a wird eingefügt: 

„Artikel 18a 

Außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

(1) Eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln darf einem 

in Artikel 2 genannten Unternehmen außerhalb einer Abwicklungsmaßnahme nur 

ausnahmsweise in einem der nachstehend genannten Fälle und unter der Voraussetzung 

gewährt werden, dass die außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln den im Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen festgelegten 

Bedingungen und Anforderungen entspricht: 

a) Die außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zur 

Abwendung einer schweren Störung der Volkswirtschaft eines Mitgliedstaats 

außergewöhnlicher oder systembedingter Natur und zur Wahrung der 

Finanzstabilität erfolgt in einer der folgenden Formen: 

i) in Form einer staatlichen Garantie für Liquiditätsfazilitäten, die von 

Zentralbanken zu deren Bedingungen bereitgestellt werden, 

ii) in Form einer staatlichen Garantie für neu emittierte Verbindlichkeiten, 

iii) in Form eines Erwerbs von Eigenmittelinstrumenten außer Instrumenten 

des harten Kernkapitals oder von anderen Kapitalinstrumenten oder in 

Form einer Nutzung von Maßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte zu Preisen, mit einer Dauer und zu Bedingungen, die 

das betreffende Institut oder Unternehmen nicht ungebührlich 
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begünstigen, sofern zum Zeitpunkt der Gewährung der Unterstützung aus 

öffentlichen Mitteln weder die in Artikel 18 Absatz 4 Buchstaben a, b 

oder c genannten Voraussetzungen noch die in Artikel 21 Absatz 1 

genannten Umstände vorliegen. 

b) Bei der außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

handelt es sich um eine kosteneffektive Intervention eines 

Einlagensicherungssystems▌ im Einklang mit den in den Artikeln 11a und 11b 

der Richtlinie 2014/49/EU festgelegten Bedingungen, sofern keine der in 

Artikel 18 Absatz 4 genannten Voraussetzungen vorliegt. 

c) Bei der außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

handelt es sich um eine kosteneffektive Intervention eines 

Einlagensicherungssystems im Zusammenhang mit der Liquidation eines 

Kreditinstituts gemäß Artikel 32b der Richtlinie 2014/59/EU, die die in 

Artikel 11 Absatz 5 der Richtlinie 2014/49/EU festgelegten Bedingungen 

erfüllt. 

d) Bei der außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

handelt es sich um eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 

AEUV, die im Rahmen der Liquidation des Instituts oder Unternehmens nach 

Artikel 32b der Richtlinie 2014/59/EU gewährt wird, und nicht um 

Unterstützung, die von einem Einlagensicherungssystem nach Artikel 11 

Absatz 5 der Richtlinie 2014/49/EU gewährt wird. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Unterstützungsmaßnahmen müssen alle 

folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Die Maßnahmen sind solventen Unternehmen vorbehalten, was durch die EZB 

oder die jeweils zuständige nationale Behörde bestätigt wurde.  

b) Die Maßnahmen sind vorbeugend und vorübergehend und beruhen auf einer 

von der EZB oder der jeweils zuständigen nationalen Behörde genehmigten 

vorab festgelegten Strategie zum Ausstieg aus der Unterstützungsmaßnahme, 

die für jede vorgesehene Maßnahme insbesondere auch einen klar festgelegten 

Beendigungszeitpunkt, einen Veräußerungszeitpunkt oder einen Tilgungsplan 

beinhaltet. Diese Informationen werden erst ein Jahr nach Abschluss der 

Strategie zum Ausstieg aus der Unterstützungsmaßnahme oder der 
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Durchführung des Abhilfeplans oder der Bewertung gemäß Unterabsatz 7 

dieses Absatzes offengelegt. 

c) Die Maßnahmen sind verhältnismäßig, um den Folgen der schweren Störung 

abzuhelfen oder die Finanzstabilität zu wahren.  

d) Die Maßnahmen dienen nicht dem Ausgleich von Verlusten, die das 

Unternehmen erlitten hat oder in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich 

erleiden wird. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a gilt ein Unternehmen als solvent, wenn 

die EZB oder die jeweils zuständige nationale Behörde zu dem Schluss gelangt ist, dass 

kein Verstoß gegen eine der in Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU, Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/2033, Artikel 40 der Richtlinie (EU) 2019/2034 festgelegten Anforderungen 

oder gegen die einschlägigen geltenden Anforderungen des Unionsrechts oder des 

nationalen Rechts eingetreten oder basierend auf aktuellen Erwartungen in den 

kommenden zwölf Monaten zu erwarten ist. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d quantifiziert die jeweils zuständige 

Behörde die Verluste, die das Unternehmen erlitten hat oder voraussichtlich erleiden 

wird. Diese Quantifizierung stützt sich zumindest auf die von der EZB, der EBA oder 

den nationalen Behörden durchgeführten Bewertungen der Qualität der 

Vermögenswerte oder gegebenenfalls Vor-Ort-Kontrollen durch die zuständige 

Behörde. Kann dies nicht rechtzeitig geschehen, kann die zuständige Behörde ihre 

Bewertung auf die Bilanz des Instituts stützen, sofern die Bilanz den geltenden 

Rechnungslegungsvorschriften und -standards entspricht, was von einem unabhängigen 

externen Prüfer zu bestätigen ist▌. Die zuständige Behörde bemüht sich nach besten 

Kräften, sicherzustellen, dass die Quantifizierung auf dem Marktwert der Aktiva, 

Passiva und außerbilanziellen Posten des Instituts oder Unternehmens beruht. 

Die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii genannten Unterstützungsmaßnahmen 

beschränken sich auf Maßnahmen, die von der EZB oder der zuständigen nationalen 

Behörde als notwendig erachtet wurden, um die Solvenz des Unternehmens zu sichern, 

indem seine Kapitallücke behoben wird, die im adversen Szenario nationaler, 

unionsweiter oder SSM-weiter Stresstests oder gleichwertiger Übungen der EZB, der 
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EBA oder nationaler Behörden, sofern anwendbar, festgestellt wurde, was von der EZB 

oder der jeweils zuständigen Behörde zu bestätigen ist. 

Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii ist der Erwerb von Instrumenten des 

harten Kernkapitals ausnahmsweise zulässig, wenn die festgestellte Lücke so geartet ist, 

dass es der Erwerb anderer Eigenmittelinstrumente oder anderer Kapitalinstrumente 

dem betreffenden Unternehmen nicht ermöglichen würde, seine im adversen Szenario 

des einschlägigen Stresstests oder der einschlägigen gleichwertigen Übung festgestellte 

Kapitallücke zu beheben. Der Betrag der erworbenen Instrumente des harten 

Kernkapitals darf 2 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags des betreffenden Instituts oder 

Unternehmens nicht überschreiten. 

Wird eine der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Unterstützungsmaßnahmen nicht nach 

den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Maßnahme festgelegten 

Strategie für den Ausstieg aus der Unterstützungsmaßnahme getilgt, zurückgezahlt 

oder anderweitig beendet, so fordert die EZB oder die jeweils zuständige nationale 

Behörde das Institut oder das Unternehmen auf, einmalig einen Abhilfeplan 

vorzulegen. Der Abhilfeplan beschreibt die Schritte, die unternommen werden 

müssen, um die Einhaltung der Aufsichtsanforderungen, die langfristige Rentabilität 

des Instituts oder des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Rückzahlung des 

bereitgestellten Betrags zu erhalten oder wiederherzustellen, sowie den zugehörigen 

Zeitrahmen.  

Befindet die EZB oder die zuständige nationale Behörde den einmaligen Abhilfeplan 

für unglaubwürdig oder nicht durchführbar oder hält das Institut oder das 

Unternehmen den Abhilfeplan nicht ein, so wird gemäß Artikel 18 bewertet, ob das 

Institut oder das Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. 

(2a) Die EZB oder die jeweils zuständige nationale Behörde unterrichtet den 

Ausschuss über ihre Bewertung, ob die in Absatz 2 Buchstaben a, b und d genannten 

Bedingungen in Bezug auf die in Artikel 7 Absatz 2 genannten Unternehmen und 

Gruppen sowie die in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 

genannten Unternehmen und Gruppen erfüllt sind.“ 

 

(21) Artikel 19 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Umfasst die Abwicklungsmaßnahme die Gewährung staatlicher Beihilfen 

gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV oder eine Unterstützung aus dem Fonds 

gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels, darf das in Artikel 18 Absatz 6 dieser 

Verordnung genannte Abwicklungskonzept erst dann in Kraft treten, wenn die 

Kommission bezüglich der Vereinbarkeit solcher Beihilfen mit dem Binnenmarkt 

einen befürwortenden oder einen an Bedingungen geknüpften Beschluss gefasst 

oder beschlossen hat, keine Einwände zu erheben. Den Beschluss über die 

Vereinbarkeit einer staatlichen Beihilfe oder einer Unterstützung aus dem Fonds 

mit dem Binnenmarkt fasst die Kommission unter Berücksichtigung der 

Notwendigkeit einer zeitnahen Ausführung des Abwicklungskonzepts durch den 

Ausschuss spätestens, wenn sie das Abwicklungskonzept gemäß Artikel 18 

Absatz 7 Unterabsatz 2 billigt oder Einwände dagegen erhebt oder – sollte dies 

früher der Fall sein – wenn der in Artikel 18 Absatz 7 Unterabsatz 5 genannte 24-

Stunden-Zeitraum abläuft. Ergeht innerhalb von 24 Stunden nach Übermittlung 

des Abwicklungskonzepts durch den Ausschuss kein solcher Beschluss, so gilt 

das Abwicklungskonzept als von der Kommission genehmigt und tritt gemäß 

Artikel 18 Absatz 7 Unterabsatz 5 in Kraft. 

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch Artikel 18 übertragenen Aufgaben 

verfügen die Organe der Union über strukturelle Vorkehrungen, die operative 

Unabhängigkeit gewährleisten und möglichen Interessenkonflikten zwischen den 

mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben betrauten Funktionen und anderen 

Funktionen vorbeugen, und veröffentlichen diese alle einschlägigen 

Informationen über ihre diesbezügliche interne Organisation auf angemessene 

Weise.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Sobald sich aus Sicht des Ausschusses eine Inanspruchnahme des Fonds als 

notwendig erweisen könnte, setzt dieser sich umgehend informell und vertraulich 

mit der Kommission in Verbindung, um die mögliche Inanspruchnahme des 

Fonds, darunter auch die mit dieser Inanspruchnahme verbundenen rechtlichen 

und wirtschaftlichen Aspekte zu erörtern. Sobald sich der Ausschuss hinreichend 

sicher ist, dass das geplante Abwicklungskonzept mit dem Einsatz von 

Fondsmitteln einhergehen wird, teilt er der Kommission förmlich die geplante 
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Inanspruchnahme des Fonds mit. Diese Mitteilung muss alle Informationen 

enthalten, die die Kommission für ihre Bewertungen gemäß diesem Absatz 

benötigt und über die der Ausschuss verfügt oder zu deren Einholung er gemäß 

dieser Verordnung befugt ist. 

Nach Erhalt der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung bewertet die Kommission, 

ob die Inanspruchnahme des Fonds den Wettbewerb dadurch verfälschen oder zu 

verfälschen drohen würde, dass sie den Begünstigten oder ein anderes 

Unternehmen durch die damit einhergehenden Auswirkungen auf den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten in einer mit dem Binnenmarkt nicht zu 

vereinbarenden Weise bevorzugen würde. Die Kommission legt an die 

Inanspruchnahme des Fonds die Kriterien an, die für die Anwendung der 

Vorschriften über staatliche Beihilfen gelten, wie sie in Artikel 107 AEUV 

verankert sind. Der Ausschuss stellt der Kommission die Informationen zur 

Verfügung, die sich in seinem Besitz befinden oder zu deren Einholung er gemäß 

dieser Verordnung befugt ist, und die die Kommission zur Durchführung dieser 

Bewertung für notwendig hält.  

Bei ihrer Bewertung richtet die Kommission sich nach allen einschlägigen gemäß 

Artikel 109 AEUV angenommenen Verordnungen sowie nach ihren eigenen 

einschlägigen Mitteilungen und Leitlinien und sämtlichen Maßnahmen, die sie in 

Anwendung der zum Bewertungszeitpunkt in Kraft befindlichen 

Beihilfevorschriften der Verträge angenommen hat. Bei diesen Maßnahmen wird 

so verfahren, als ob Bezugnahmen auf den für die Unterrichtung über die Beihilfe 

zuständigen Mitgliedstaat Bezugnahmen auf den Ausschuss wären, und es werden 

alle sonstigen erforderlichen Änderungen vorgenommen.  

Die Kommission stellt in einem Beschluss fest, ob die Inanspruchnahme des 

Fonds mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, und richtet diesen Beschluss an den 

Ausschuss und die nationalen Abwicklungsbehörden des betroffenen 

Mitgliedstaats/der betroffenen Mitgliedstaaten. Dieser Beschluss kann an 

Bedingungen, Verpflichtungen oder Zusagen in Bezug auf den Begünstigten 

geknüpft sein und trägt der Notwendigkeit einer zeitnahen Durchführung der 

Abwicklungsmaßnahme durch den Ausschuss Rechnung.  

In dem Beschluss können dem Ausschuss, den nationalen Abwicklungsbehörden 

in dem betroffenen teilnehmenden Mitgliedstaat/den betroffenen teilnehmenden 
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Mitgliedstaaten oder dem Begünstigten auch Pflichten auferlegt werden, sofern 

zutreffend und soweit diese Pflichten in deren jeweiligen Zuständigkeitsbereich 

fallen, durch die die Einhaltung des Beschlusses überwacht werden kann. Hierzu 

können Anforderungen bezüglich der Ernennung eines Treuhänders oder einer 

anderen unabhängigen Person, die die Überwachung unterstützt, gehören. Die 

Funktionen, die ein Treuhänder oder eine andere unabhängige Person ausüben 

kann, können im Beschluss der Kommission festgelegt werden.  

Jeder nach diesem Absatz gefasste Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht.  

Die Kommission kann einen an den Ausschuss gerichteten ablehnenden Beschluss 

fassen, wenn sie befindet, dass die vorgeschlagene Inanspruchnahme des Fonds 

mit dem Binnenmarkt unvereinbar wäre und nicht in der vom Ausschuss 

vorgeschlagenen Weise durchgeführt werden kann. Nach Erhalt eines solchen 

Beschlusses hat der Ausschuss sein Abwicklungskonzept zu überprüfen und ein 

überarbeitetes Abwicklungskonzept zu erstellen.“ 

c) Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

„(10) Abweichend von Absatz 3 kann der Rat auf Antrag eines Mitgliedstaats 

oder des Ausschusses innerhalb von sieben Tagen nach Antragstellung 

einstimmig beschließen, dass die Inanspruchnahme des Fonds als mit dem 

Binnenmarkt vereinbar zu betrachten ist, wenn außergewöhnliche Umstände einen 

solchen Beschluss rechtfertigen. Bleibt ein Beschluss des Rates innerhalb dieser 

sieben Tage aus, wird der Beschluss von der Kommission gefasst.“ 

22. Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bevor festgestellt wird, ob die Abwicklungsvoraussetzungen oder die in 

Artikel 21 Absatz 1 genannten Voraussetzungen für die Herabschreibung oder 

Umwandlung von Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten erfüllt sind, stellt der Ausschuss sicher, dass eine von 

staatlichen Stellen – einschließlich des Ausschusses und der nationalen 

Abwicklungsbehörde – und dem betroffenen Unternehmen unabhängige Person 

eine faire, vorsichtige und realistische Bewertung der Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten eines Unternehmens im Sinne von Artikel 2 vornimmt.“ 
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b) Folgender Absatz 8a wird eingefügt: 

„(8a) Soweit dies als Grundlage für die in Absatz 5 Buchstaben c und d genannten 

Entscheidungen nötig ist, ergänzt der Bewerter die in Absatz 7 Buchstabe c 

genannten Informationen durch eine Schätzung des Werts der außerbilanziellen 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Eventualverbindlichkeiten 

und Eventualforderungen.“ 

c) In Absatz 18 wird folgender Buchstabe d angefügt: 

„d) bei der Bestimmung der Verluste, die das Einlagensicherungssystem erlitten 

hätte, wenn das Institut im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens liquidiert 

worden wäre, unter Anwendung der Kriterien und Methoden, die in Artikel 11e 

der Richtlinie 2014/49/EU und jeglichen gemäß dem genannten Artikel erlassenen 

delegierten Rechtsakten genannt werden.“ 

(23) Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

– Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„(1) Im Rahmen des in Artikel 18 genannten Verfahrens übt der 

Ausschuss in Bezug auf die in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

Unternehmen und Gruppen und in Bezug auf die in Artikel 7 Absatz 4 

Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 genannten Unternehmen und 

Gruppen – sofern die Voraussetzungen für die Anwendung dieser 

Bestimmungen erfüllt sind – nur dann die in Absatz 7a genannte 

Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung relevanter 

Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

aus, wenn er in seiner Präsidiumssitzung bei Erhalt einer Mitteilung 

gemäß Unterabsatz 2 oder aus eigener Initiative feststellt, dass eine 

oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:“ 

– Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) Von dem Unternehmen oder der Gruppe wird eine 

außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
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benötigt, es sei denn, diese Unterstützung wird in einer der in 

Artikel 18a Absatz 1 genannten Formen gewährt.“ 

ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Bewertung, ob die in Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Aufgabenverteilung entsprechend 

nach dem in Artikel 18 Absätze 1 und 2 festgelegten Verfahren für die in 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a genannten Unternehmen von der EZB bzw. 

für die in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b 

und Artikel 7 Absatz 5 genannten Unternehmen von der jeweils zuständigen 

nationalen Behörde sowie vom Ausschuss bei seiner Präsidiumssitzung 

vorgenommen.“ 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Bei Berücksichtigung zeitlicher Zwänge, der Notwendigkeit, die 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse oder die Abwicklungsstrategie 

für die Abwicklungsgruppe wirksam anzuwenden, und anderer relevanter 

Umstände besteht nach vernünftigem Ermessen keine Aussicht darauf, dass der 

Ausfall dieses Unternehmens oder dieser Gruppe innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens durch andere Maßnahmen, einschließlich alternativer Maßnahmen 

des privaten Sektors, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden oder 

Frühinterventionsmaßnahmen, abgewendet werden kann als durch die 

Herabschreibung oder Umwandlung relevanter Kapitalinstrumente und 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach Absatz 7a.“ 

d) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Sind bei einem in Absatz 1 genannten Unternehmen eine oder mehrere der 

dort genannten Voraussetzungen erfüllt und sind bei diesem oder einem zur 

selben Gruppe gehörenden Unternehmen auch die in Artikel 18 Absatz 1 

genannten Voraussetzungen erfüllt, findet das in Artikel 18 Absätze 6, 7 und 8 

dargelegte Verfahren Anwendung. 

24. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
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„(7) Der Fonds kann den in Absatz 6 genannten Beitrag nur leisten, wenn alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) von den Anteilseignern oder den Inhabern relevanter Kapitalinstrumente 

und anderer bail-in-fähiger Verbindlichkeiten ist durch Verringerung, 

Herabschreibung oder Umwandlung gemäß Artikel 48 Absatz 1 der 

Richtlinie 2014/59/EU und Artikel 21 Absatz 10 der vorliegenden 

Verordnung und vom Einlagensicherungssystem, falls relevant, gemäß 

Artikel 79 der vorliegenden Verordnung und Artikel 109 der Richtlinie 

2014/59/EU ein Beitrag zur Verlustabsorption und zur Rekapitalisierung 

in Höhe von mindestens 8 % der nach Artikel 20 Absätze 1 bis 15 

bewerteten gesamten Verbindlichkeiten einschließlich Eigenmittel des in 

Abwicklung befindlichen Instituts geleistet worden; 

b) der Beitrag des Fonds geht nicht über 5 % der nach Artikel 20 Absätze 1 

bis 15 bewerteten gesamten Verbindlichkeiten einschließlich Eigenmittel 

des in Abwicklung befindlichen Instituts hinaus.“ 

▌ 

c) Absatz 13 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei der in Unterabsatz 1 genannten Bewertung wird der Betrag festgelegt, um 

den die bail-in-fähigen Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder umgewandelt 

werden müssen, 

a) um bei dem in Abwicklung befindlichen Institut die Quote für das harte 

Kernkapital wiederherzustellen oder gegebenenfalls die Quote für das 

Brückeninstitut festzulegen, wobei etwaige Kapitalzuführungen durch 

den Fonds nach Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe d zu berücksichtigen sind; 

b) um unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zur Deckung von 

Eventualverbindlichkeiten ausreichendes Vertrauen des Markts in das in 

Abwicklung befindliche Institut oder das Brückeninstitut sicherzustellen 

und das in Abwicklung befindliche Institut in die Lage zu versetzen, 

während mindestens eines Jahres die Zulassungsvoraussetzungen 

weiterhin zu erfüllen, und um die Tätigkeiten, für die das Institut 

nach der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2014/65/EU 

zugelassen ist, fortzuführen.“ 
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25. Artikel 30 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Verpflichtung zu Zusammenarbeit und Informationsaustausch“ 

b) Die folgenden Absätze 2a, 2b und 2c werden eingefügt: 

„(2a) Der Ausschuss, der ESRB, die EBA, die ESMA und die EIOPA arbeiten 

eng zusammen und stellen einander alle zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen 

Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

(2b) Die EZB und die anderen Mitglieder des Europäischen Systems der 

Zentralbanken (ESZB) arbeiten eng mit dem Ausschuss zusammen und stellen 

diesem alle zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen zur 

Verfügung, einschließlich solcher, die von ihnen gemäß ihrer Satzung erhoben 

wurden. Für diesen Austausch gilt Artikel 88 Absatz 6. 

(2c) Die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 18 der Richtlinie 2014/49/EU genannten 

benannten Behörden arbeiten eng mit dem Ausschuss zusammen. Die benannten 

Behörden und der Ausschuss stellen einander alle zur Wahrnehmung ihrer 

jeweiligen Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfügung.“ 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Der Ausschuss bemüht sich, eng mit den Fazilitäten für öffentliche 

finanzielle Unterstützung, einschließlich der Europäischen 

Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und dem Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM), zusammenzuarbeiten, und zwar insbesondere in 

allen folgenden Fällen: 

a) unter den in Artikel 27 Absatz 9 genannten außergewöhnlichen 

Umständen und wenn eine solche Fazilität in einem teilnehmenden 

Mitgliedstaat niedergelassenen Unternehmen direkte oder indirekte 

finanzielle Unterstützung gewährt hat oder voraussichtlich gewähren 

wird;  

b) wenn der Ausschuss für den Fonds eine Finanzierungsvereinbarung 

gemäß Artikel 74 geschlossen hat.“ 

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung:  
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„(7) Falls erforderlich, schließt der Ausschuss mit der EZB und den anderen 

Mitgliedern des ESZB, den nationalen Abwicklungsbehörden und den 

zuständigen nationalen Behörden eine Vereinbarung, in der die allgemeinen 

Bestimmungen für ihre Zusammenarbeit gemäß den Absätzen 2, 2a, 2b und 4 und 

gemäß Artikel 74 Unterabsatz 2 bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 

nach dem Unionsrecht festgelegt werden. Die Vereinbarung wird regelmäßig 

überprüft und vorbehaltlich der Verpflichtung zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses veröffentlicht.“  

26. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 30a 

Von zentralen automatischen Mechanismen geführte Informationen 

(1) Die Behörden, die die durch Artikel 32a der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates** eingerichteten zentralen automatischen 

Mechanismen betreiben, übermitteln dem Ausschuss auf Anfrage Informationen zur 

Zahl der Kunden, für die ein in Artikel 2 genanntes Unternehmen die einzige oder 

wichtigste Anlaufstelle für Bankgeschäfte ist. 

(2) Der Ausschuss fordert die in Absatz 1 genannten Informationen nur im Einzelfall an 

und wenn dies für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung 

erforderlich ist. 

(3) Der Ausschuss kann die gemäß Absatz 1 eingeholten Informationen an nationale 

Abwicklungsbehörden weitergeben, wenn diese Weitergabe im Zusammenhang mit 

ihren jeweiligen Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung erfolgt. 

______________________________ 

** Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 

2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

27. ▌Artikel 31wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 
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„Die Zusammenarbeit beim Informationsaustausch erfolgt unbeschadet des 

Kapitels 5 dieses Titels im Einklang mit Artikel 11 und Artikel 13 Absatz 1 

der Richtlinie 2014/59/EU. In diesem Rahmen und zwecks Beurteilung von 

Abwicklungsplänen wird der Ausschuss:  

a) die nationalen Abwicklungsbehörden auffordern, ihm alle erforderlichen 

Informationen, die sie sich beschafft haben, vorzulegen;  

b) einer nationalen Abwicklungsbehörde eines teilnehmenden Mitgliedstaats 

auf deren Ersuchen alle Informationen zur Verfügung stellen, die diese 

Behörde für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung 

benötigt.  

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Bei den in Artikel 7 Absatz 2 genannten Unternehmen und Gruppen und den in 

Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 5 genannten Unternehmen und 

Gruppen konsultieren die nationalen Abwicklungsbehörden – wenn die 

Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmungen erfüllt sind – den 

Ausschuss, bevor sie nach Artikel 86 der Richtlinie 2014/59/EU tätig werden.“ 

28. Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Umfasst eine Gruppe sowohl in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene als 

auch in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern niedergelassene 

Unternehmen, so vertritt der Ausschuss unbeschadet einer gemäß dieser Verordnung 

gegebenenfalls erforderlichen Zustimmung des Rates oder der Kommission die 

nationalen Abwicklungsbehörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten bei der Anhörung 

von und der Zusammenarbeit mit nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder Drittländern 

gemäß den Artikeln 7, 8, 12, 13, 16, 18, 45h, 55 und 88 bis 92 der Richtlinie 

2014/59/EU.“ 

29. Artikel 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Der Ausschuss kann unter voller Ausschöpfung aller der EZB bereits 

vorliegenden Informationen, einschließlich solcher, die von den Mitgliedern des 

ESZB gemäß ihrer Satzung erhoben wurden, oder aller den zuständigen 

nationalen Behörden, dem ESRB, der EBA, der ESMA oder der EIOPA 
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vorliegenden Informationen über die nationalen Abwicklungsbehörden oder 

direkt, nachdem er diese Behörden entsprechend informiert hat, von den 

nachstehend genannten juristischen oder natürlichen Personen verlangen, ihm 

nach dem von ihm vorgegebenen Verfahren und in der von ihm verlangten Form 

alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die er zur Wahrnehmung seiner 

Aufgaben benötigt:“ 

b) Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

„(5) Der Ausschuss, die EZB, die Mitglieder des ESZB, die zuständigen 

nationalen Behörden, der ESRB, die EBA, die ESMA, die EIOPA und die 

nationalen Abwicklungsbehörden können Vereinbarungen schließen, in denen das 

Verfahren für den Informationsaustausch festgelegt wird. Der 

Informationsaustausch zwischen dem Ausschuss, der EZB und den anderen 

Mitgliedern des ESZB, den zuständigen nationalen Behörden, dem ESRB, der 

EBA, der ESMA, der EIOPA und den nationalen Abwicklungsbehörden gilt nicht 

als Verstoß gegen die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. 

(6) Die zuständigen nationalen Behörden, die EZB, die Mitglieder des ESZB, der 

ESRB, die EBA, die ESMA, die EIOPA und die nationalen 

Abwicklungsbehörden arbeiten mit dem Ausschuss zusammen, um zu überprüfen, 

ob die angeforderten Informationen zum Zeitpunkt der Anforderung bereits ganz 

oder teilweise vorliegen. Liegen die Informationen bereits vor, teilen die 

zuständigen nationalen Behörden, die EZB und die anderen Mitglieder des ESZB, 

der ESRB, die EBA, die ESMA, die EIOPA oder die nationalen 

Abwicklungsbehörden dem Ausschuss dies mit.“ 

30. In Artikel 43 Absatz 1 wird folgender Buchstabe aa eingefügt: 

„aa) dem stellvertretenden Vorsitzenden, der nach Maßgabe des Artikels 56 ernannt 

wird;“ 

30a. Artikel 45 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Transparenz und Rechenschaftspflicht“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 
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„(3a) Der Ausschuss veröffentlicht seine Strategien, Leitlinien, allgemeinen 

Anweisungen, Anleitungen und Arbeitspapiere zu Abwicklungen im Allgemeinen 

und zu den Abwicklungspraktiken und -methoden, die im Rahmen des 

einheitlichen Abwicklungsmechanismus anzuwenden sind, sofern eine solche 

Veröffentlichung nicht zur Offenlegung vertraulicher Informationen führt.“ 

31. Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe n erhält folgende Fassung: 

„n) Ernennung eines Rechnungsführers und eines internen Prüfers gemäß dem Statut 

und den Beschäftigungsbedingungen, die ihren Aufgaben funktional unabhängig 

nachkommen;“ 

31a. In Artikel 50 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„qa) Sicherstellung, dass die nationalen Abwicklungsbehörden zu den Leitlinien, 

allgemeinen Anweisungen, Strategien oder Leitfäden konsultiert werden, in denen 

Abwicklungsstrategien, -praktiken oder -methoden festgelegt werden, zu deren 

Umsetzung diese nationalen Abwicklungsbehörden beitragen werden.“ 

32. Artikel 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„An den Präsidiumssitzungen des Ausschusses nehmen der Vorsitzende, der 

stellvertretende Vorsitzende und die vier in Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Mitglieder teil.“ 

b) In Absatz 5 werden die Worte „Artikel 43 Absatz 1 Buchstaben a und b“ durch 

die Worte „Artikel 43 Absatz 1 Buchstaben a, aa und b“ ersetzt. 

33. In Artikel 55 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„(1) Bei Beratungen über einzelne Unternehmen oder in nur einem teilnehmenden 

Mitgliedstaat niedergelassene Gruppen fassen der Vorsitzende, der stellvertretende 

Vorsitzende und die in Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder einen 

Beschluss mit einfacher Mehrheit, sofern die in Artikel 53 Absätze 1 und 3 genannten 

Mitglieder nicht innerhalb einer vom Vorsitzenden festgelegten Frist im Konsens zu 

einer Einigung gelangen. 

(2) Bei Beratungen über grenzüberschreitende Gruppen fassen der Vorsitzende, der 

stellvertretende Vorsitzende und die in Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b genannten 
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Mitglieder einen Beschluss mit einfacher Mehrheit, sofern die in Artikel 53 Absätze 1 

und 4 genannten Mitglieder nicht innerhalb einer vom Vorsitzenden festgelegten Frist 

im Konsens zu einer Einigung gelangen. 

34. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) Erstellung eines Haushaltsvorentwurfs und des Entwurfs des Haushalts des 

Ausschusses gemäß Artikel 61 und Ausführung des Haushalts des Ausschusses 

gemäß Artikel 63;“ 

b) Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Amtszeit des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und der in 

Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder beträgt fünf Jahre. ▌ 

Nach einer Amtszeit als Vorsitzender, als stellvertretender Vorsitzender oder als 

ein in Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b genanntes Mitglied kann der Amtsinhaber 

nicht für eines der beiden anderen Ämter ernannt werden. 

c) ▌Absatz 6▌ erhält folgende Fassung: 

▌ 

„(6) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament nach 

Anhörung der Plenarsitzung des Ausschusses eine geschlechtsspezifisch 

ausgewogene Auswahlliste der Kandidaten für die Positionen des Vorsitzenden 

und des stellvertretenden Vorsitzenden sowie für die Mitglieder gemäß 

Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b und unterrichtet den Rat über die Auswahlliste. 

Das Europäische Parlament kann Anhörungen der auf dieser Auswahlliste 

aufgeführten Kandidaten durchführen. In Übereinstimmung mit dem Ergebnis 

im Europäischen Parlament unterbreitet die Kommission dem Europäischen 

Parlament einen Vorschlag für die Ernennung des Vorsitzenden, des 

stellvertretenden Vorsitzenden und der Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 

Buchstabe b und ersucht um dessen Annahme. Im Anschluss an die Annahme 

dieses Vorschlags erlässt der Rat einen Durchführungsbeschluss zur 

Ernennung des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und der 

Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b. Der Rat beschließt mit 

qualifizierter Mehrheit.“ 

www.parlament.gv.at



 

 283 

 ▌ 

e) In Absatz 7 erhält der letzte Satz folgende Fassung: 

„Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die in Artikel 43 Absatz 1 

Buchstabe b genannten Mitglieder bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt 

sind und ihr Amt gemäß dem in Absatz 6 genannten Ratsbeschluss angetreten 

haben.“ 

ea) Absatz 8 wird gestrichen. 

35. Artikel 61 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 61 

Aufstellung des Haushalts 

(1) Der Vorsitzende erstellt bis zum 31. März eines jeden Jahres einen Vorentwurf des 

Haushalts des Ausschusses einschließlich eines Voranschlags für die Einnahmen und 

Ausgaben des Ausschusses im Folgejahr und den Stellenplan für das Folgejahr und legt 

ihn dem Ausschuss bei dessen Plenarsitzung vor. 

Falls notwendig, ändert der Ausschuss den Haushaltsvorentwurf und den Entwurf des 

Stellenplans bei seiner Plenarsitzung. 

(2) Ausgehend von dem vom Ausschuss bei seiner Plenarsitzung angenommenen 

Haushaltsvorentwurf erstellt der Vorsitzende einen Entwurf des Haushalts des 

Ausschusses und legt ihn dem Ausschuss bei seiner Plenarsitzung zur Annahme vor. 

Bis zum 30. November eines jeden Jahres ändert der Ausschuss den vom Vorsitzenden 

vorgelegten Entwurf erforderlichenfalls bei seiner Plenarsitzung und nimmt den 

endgültigen Haushalt des Ausschusses zusammen mit dem Stellenplan an.“ 

35a. Artikel 62 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Ausschuss ist dafür zuständig, im Rahmen seiner Plenarsitzung im Hinblick 

auf die Wahrnehmung der Aufgaben des internen Prüfers Standards für die interne 

Kontrolle festzulegen und geeignete Systeme und Verfahren für die interne Kontrolle 

zu schaffen.“ 

36. Artikel 69 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Liegen die verfügbaren Mittel nach der in Absatz 1 genannten Aufbauphase unter 

der dort angegebenen Zielausstattung, werden die nach Artikel 70 berechneten 
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regulären Beiträge erhoben, bis die Zielausstattung erreicht ist. Der Ausschuss kann die 

Erhebung der regelmäßigen Beiträge nach Artikel 70 bis zu drei Jahre lang 

aufschieben, um zu gewährleisten, dass der zu erhebende Betrag eine Höhe erreicht, die 

in angemessenem Verhältnis zu den Kosten des Erhebungsverfahrens steht, 

vorausgesetzt, dieser Aufschub hat keine wesentlichen Auswirkungen darauf, dass der 

Ausschuss den Fonds nach Abschnitt 3 nutzen kann. Nachdem die Zielausstattung 

erstmals erreicht wurde und daraufhin die verfügbaren Finanzmittel auf weniger als 

zwei Drittel der Zielausstattung reduziert wurden, werden diese Beiträge in einer Höhe 

festgelegt, die es ermöglicht, die Zielausstattung binnen vier Jahren zu erreichen. 

37. Artikel 70 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die verfügbaren Finanzmittel, die mit Blick auf die Erreichung der 

Zielausstattung gemäß Artikel 69 zu berücksichtigen sind, können 

unwiderrufliche Zahlungsverpflichtungen umfassen, die in vollem Umfang durch 

Sicherheiten mit niedrigem Risiko abgesichert sind, die nicht durch Rechte Dritter 

belastet, frei verfügbar und ausschließlich der Verwendung durch den Ausschuss 

für die in Artikel 76 Absatz 1 genannten Zwecke vorbehalten sind. Der Anteil 

dieser unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen darf 30 % des Gesamtbetrags 

der gemäß diesem Artikel erhobenen Beiträge nicht übersteigen. Im Rahmen 

dieser Obergrenze legt der Ausschuss jährlich den Anteil unwiderruflicher 

Zahlungsverpflichtungen am Gesamtbetrag der gemäß diesem Artikel zu 

erhebenden Beiträge fest.“ 

b) Folgender Absatz 3a wird eingefügt: 

„(3a) Der Ausschuss fordert die nach Absatz 3 eingegangenen unwiderruflichen 

Zahlungsverpflichtungen ein, wenn der Fonds nach Artikel 76 in Anspruch 

genommen werden muss.  

Fällt ein Institut oder Unternehmen nicht mehr in den Anwendungsbereich von 

Artikel 2 und unterliegt es nicht mehr der Beitragspflicht nach Absatz 1, fordert 

der Ausschuss die nach Absatz 3 eingegangenen und noch fälligen 

unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen ein. Wird der mit der unwiderruflichen 

Zahlungsverpflichtung verbundene Beitrag bei der ersten Aufforderung 

ordnungsgemäß gezahlt, löscht der Ausschuss die Verpflichtung und gibt die 
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Sicherheit zurück. Wird der Beitrag bei der ersten Aufforderung nicht 

ordnungsgemäß gezahlt, pfändet der Ausschuss die Sicherheit und löscht die 

Verpflichtung.“ 

38. Artikel 71 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

Der Gesamtbetrag der jährlichen außerordentlichen nachträglich erhobenen Beiträge 

darf das Dreifache von 12,5 % der Zielausstattung nicht übersteigen.“ 

39. In Artikel 74 wird folgender Absatz eingefügt:  

„Sobald es aus Sicht des Ausschusses notwendig sein könnte, die für den Fonds gemäß 

diesem Artikel getroffenen Vereinbarungen über Finanzierungskonstruktionen zu 

aktivieren, teilt er dies der Kommission und der EZB mit und stellt der Kommission und 

der EZB alle Informationen zur Verfügung, die diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

im Zusammenhang mit solchen Vereinbarungen benötigen.“  

40. Artikel 76 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Stellt der Ausschuss fest, dass die Inanspruchnahme des Fonds für die in 

Absatz 1 genannten Zwecke voraussichtlich dazu führt, dass ein Teil der Verluste 

eines in Artikel 2 genannten Unternehmens an den Fonds weitergegeben wird, 

gelten die in Artikel 27 für die Inanspruchnahme des Fonds genannten 

Grundsätze.“ 

b) Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt: 

„(5) Werden die in Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten 

Abwicklungsinstrumente zur Übertragung nur eines Teils der Vermögenswerte, 

Rechte oder Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen Instituts 

angewandt, hat der Ausschuss gegenüber dem verbleibenden Teil des 

Unternehmens eine Forderung über jegliche Ausgaben und Verluste, die dem 

Fonds durch Beiträge zur Abwicklung nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels 

im Zusammenhang mit Verlusten entstanden sind, die andernfalls von Gläubigern 

getragen worden wären. 

(6) Die in Absatz 5 des vorliegenden Artikels und in Artikel 22 Absatz 6 

genannten Forderungen des Ausschusses haben in jedem teilnehmenden 

Mitgliedstaat den gleichen Rang wie die Forderungen, die die nationalen 
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Abwicklungsfinanzierungsmechanismen nach den nationalen Rechtsvorschriften 

über das reguläre Insolvenzverfahren des betreffenden Mitgliedstaats gemäß 

Artikel 108 Absatz 9 der Richtlinie 2014/59/EU haben.“ 

41. Artikel 79 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten stellen sicher, dass falls der Ausschuss in 

Bezug auf ein Kreditinstitut eine Abwicklungsmaßnahme ergreift und 

vorausgesetzt, dass durch diese Maßnahme sichergestellt ist, dass Einleger von 

gedeckten Einlagen und natürliche Personen sowie Kleinst-, kleine und mittlere 

Unternehmen, die erstattungsfähige Einlagen halten, weiterhin auf ihre 

Einlagen zugreifen können, das Einlagensicherungssystem, dem dieses 

Kreditinstitut angehört, zu den in Artikel 109 der Richtlinie 2014/59/EU 

genannten Zwecken und zu den dort genannten Bedingungen zum Schutz dieser 

Einleger vor Verlusten Beiträge leistet. 

(2) Der Ausschuss legt in enger Zusammenarbeit mit dem 

Einlagensicherungssystem die Höhe des Beitrags des Einlagensicherungssystems 

gemäß Absatz 1 fest, nachdem er das Einlagensicherungssystem sowie 

erforderlichenfalls die benannte Behörde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 18 der Richtlinie 2014/49/EU zu den geschätzten Kosten der 

Einlegerentschädigung gemäß Artikel 11e der Richtlinie 2014/49/EU und 

entsprechend den in Artikel 20 der vorliegenden Verordnung genannten 

Bedingungen konsultiert hat. 

(3) Der Ausschuss setzt die benannte Behörde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 18 der Richtlinie 2014/49/EU und das Einlagensicherungssystem, dem 

das Institut angeschlossen ist, über seine in Unterabsatz 1 genannte Entscheidung 

in Kenntnis. Das Einlagensicherungssystem setzt diese Entscheidung 

unverzüglich um.“ 

b) In Absatz 5 werden die Unterabsätze 2 und 3 gestrichen. 

41a. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 79a 

Berichterstattung über die Liquidität in Abwicklung 
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Bis zum 31. Dezember 2024 legt die Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat einen Bericht über die Frage der Liquidität in Abwicklung vor. 

In dem Bericht wird untersucht, ob ein vorübergehender Liquiditätsengpass nach 

der Rekapitalisierung eines Instituts in Abwicklung unter anderem durch ein 

fehlendes Instrument in dem Abwicklungsinstrumentarium verursacht wird, und 

es werden die effizientesten Möglichkeiten zur Bewältigung vorübergehender 

Liquiditätsengpässe unter Berücksichtigung von Praktiken in anderen 

Rechtsräumen untersucht. Der Bericht soll konkrete politische Optionen 

aufzeigen.  

 Artikel 79b 

Bis zum 31. Dezember 2026 legt die Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Beratungen über 

die Bankenunion einen Bericht über die Wirksamkeit und den Umfang des 

internen Verlustübertragungsmechanismus in Abwicklungsgruppen vor, der sich 

aus der Reform des Krisenmanagementrahmens ergibt.  

In dem Bericht wird insbesondere eine Bestandsaufnahme des 
Abwicklungsbereichs, des Grads der Einhaltung der internen MREL-Ziele und der 
Bedingungen für den Zugang zu den von der Branche finanzierten 
Sicherheitsnetzen, insbesondere dem Fonds, vorgenommen.“ 

42. In Artikel 85 Absatz 3 werden die Worte „einen Beschluss des Ausschusses gemäß 

den Artikel 10 Absatz 10, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1, den Artikeln 38 bis 41, 

Artikel 65 Absatz 3, Artikel 71 und Artikel 90 Absatz 3 “ durch die Worte „einen 

nach Artikel 10 Absatz 10, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1, den Artikeln 38 bis 41, 

Artikel 65 Absatz 3, Artikel 71 und Artikel 90 Absatz 3 gefassten Beschluss des 

Ausschusses“ ersetzt.“ 

43. In Artikel 88 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Dieser Artikel steht einer Offenlegung der Analysen oder Bewertungen des 

Ausschusses nicht im Wege – auch dann nicht, wenn diese auf Informationen beruhen, 

die von den in Artikel 2 genannten Unternehmen oder in Absatz 6 des vorliegenden 

Artikels genannten anderen Behörden bereitgestellt werden – sofern der Ausschuss zu 

der Einschätzung gelangt, dass diese Offenlegung den Schutz des öffentlichen 

Interesses im Hinblick auf die Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik nicht 

beeinträchtigen würde und dass ein öffentliches Interesse an der Offenlegung besteht, 
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das andere in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannte Interessen überwiegt. Eine 

solche Offenlegung durch den Ausschuss gilt für die Zwecke des Absatzes 1 als 

Offenlegung bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß dieser Verordnung.“ 

43a. In Artikel 94 Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„aa) das Zusammenspiel zwischen dem bestehenden Rahmen und der Einrichtung 

des europäischen Einlagenversicherungssystems.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 
Sie gilt ab dem … [Amt für Veröffentlichung: bitte Datum einfügen: 12 Monate nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 
Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummern 2 und 3, Nummer 4 Buchstabe a, Nummer 5 
Buchstaben a, b und c Ziffern i und ii, Nummer 6 Buchstabe a, Nummer 7, Nummer 13 
Buchstabe a Ziffer i und Nummer 13 Buchstabe b, Nummer 14 Buchstaben a, b und d, 
Nummer 19 Buchstaben d und e, Nummer 21, Nummer 23 Buchstabe a Ziffer i erster 
Gedankenstrich und Nummer 23 Buchstaben b und d, Nummern 25 bis 35 und Nummern 39, 
42 und 43 gelten jedoch ab dem... [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = 1 
Monat ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0327
Frühinterventionsmaßnahmen, Abwicklungsvoraussetzungen und die 
Finanzierung von Abwicklungsmaßnahmen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf Frühinterventionsmaßnahmen, 
Abwicklungsvoraussetzungen und die Finanzierung von Abwicklungsmaßnahmen 
(COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0227),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0135/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 5. Juli 20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Juli 20232,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0153/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

                                                
1 ABl. C 307 vom 31.8.2023, S. 19.
2 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 161.

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2023;Nr:0227&comp=0227%7C2023%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2023;Nr:0112;Code:COD&comp=0112%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2023;Nr:0227&comp=0227%7C2023%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:307;Day:31;Month:8;Year:2023&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:349;Day:29;Month:9;Year:2023&comp=


 

 290 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2023/0112 (COD) 

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf 

Frühinterventionsmaßnahmen, Abwicklungsvoraussetzungen und die Finanzierung von 

Abwicklungsmaßnahmen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3,  

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌gekennzeichnet. 
3  ABl. C … vom …, S. …. 
4  ABl. C … vom …, S. …. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Abwicklungsrahmen der Union für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (im 

Folgenden „Institute“) wurde nach der weltweiten Finanzkrise von 2008/2009 und in 

Anlehnung die international anerkannten „Key Attributes of Effective Resolution 

Regimes for Financial Institutions“5 des Rates für Finanzstabilität (FSB) geschaffen. 

Der Abwicklungsrahmen der Union umfasst die Richtlinie 2014/59/EU des 

Europäischen Parlament und des Rates6 sowie die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

des Europäischen Parlaments und des Rates7. Beide Rechtsakte gelten für in der 

Union niedergelassene Institute und alle anderen Unternehmen, die in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie oder dieser Verordnung fallen 

(„Unternehmen“). Der Abwicklungsrahmen der Union zielt auf ein geordnetes 

Vorgehen beim Ausfall von Instituten und Unternehmen ab, bei dem deren kritische 

Funktionen aufrechterhalten und Gefahren für die Finanzstabilität vermieden und 

zugleich Einleger und öffentliche Mittel geschützt werden. Darüber hinaus soll der 

Abwicklungsrahmen der Union die Entwicklung des Bankenbinnenmarkts fördern, 

indem mit einer harmonisierten Regelung für ein koordiniertes Vorgehen bei 

grenzübergreifenden Krisen gesorgt wird, und indem Wettbewerbsverzerrungen und 

Risiken der Ungleichbehandlung vermieden werden. 

(2) Nach mehrjähriger Anwendung hat der Abwicklungsrahmen der Union in seiner 

derzeitigen Form bei einigen dieser Ziele nicht zu den gewünschten Ergebnissen 

geführt. So wird nur selten auf ihn zurückgegriffen, obwohl Institute und 

Unternehmen bei der Abwicklungsfähigkeit bedeutende Fortschritte erzielt und 

                                                 
5  Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions 

(Kernelemente wirksamer Abwicklungsregelungen für Finanzinstitute), Rat für 
Finanzstabilität, 15. Oktober 2014. 

6  Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

7  Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen 
im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. 
L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 
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hierfür insbesondere durch Aufbau der Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität und durch Auffüllung der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen bedeutende Ressourcen zurückgestellt 

haben. Bei Ausfall bestimmter kleinerer und mittlerer Institute und Unternehmen 

wird stattdessen jedoch in den meisten Fällen zu nicht harmonisierten nationalen 

Maßnahmen gegriffen. Bedauerlicherweise kommen anstatt der 

branchenfinanzierten Sicherheitsnetze, einschließlich der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen, nach wie vor Steuergelder zum Einsatz. 

Dies scheint auf unzureichende Anreize zurückzuführen zu sein. Diese ergeben sich 

aus der Interaktion des Abwicklungsrahmens der Union mit den nationalen 

Vorschriften, wobei der große Ermessensspielraum bei der Beurteilung, ob eine 

Abwicklungsmaßnahme im öffentlichen Interesse liegt, nicht immer so genutzt wird, 

wie mit dem Abwicklungsrahmen der Union ursprünglich beabsichtigt. Ein weiterer 

Grund für die seltene Nutzung des Abwicklungsrahmens ist das Risiko, dass den 

Einlegern einlagenfinanzierter Institute Verluste aufgebürdet werden, damit diese 

Institute im Abwicklungsfall insbesondere bei Fehlen anderer bail-in-fähiger 

Verbindlichkeiten auf externe Finanzmittel zugreifen können. Auch der Umstand, 

dass die Vorschriften für den Zugang zu Finanzmitteln im Rahmen einer Abwicklung 

strenger sind als bei anderen Optionen, hat von der Anwendung des Unionsrahmens 

abgehalten und andere Lösungen begünstigt, bei denen anstatt der Eigenmittel des 

Instituts oder Unternehmens oder anstelle branchenfinanzierter Sicherheitsnetze 

häufig Steuergelder zum Einsatz kamen. Dies wiederum führt zum Risiko einer 

Fragmentierung, dem Risiko, dass bei Ausfall von Instituten oder Unternehmen, 

insbesondere wenn diese kleiner oder mittelgroß sind, nur suboptimale Ergebnisse 

erzielt werden, sowie zu Opportunitätskosten wegen nicht genutzter Finanzmittel. 

Aus diesem Grund muss eine wirksamere und kohärentere Anwendung des 

Abwicklungsrahmens der Union sichergestellt und gewährleistet werden, dass dieser 

immer dann angewandt werden kann, wenn es im öffentlichen Interesse liegt, und 

zwar auch bei bestimmten kleineren und mittleren Instituten▌.  

(2a) Das Ziel der Überarbeitung der Richtlinie 2014/59/EU besteht darin, das Geld der 

Steuerzahler besser zu schützen und neue systemische Mechanismen für Institute 

und Unternehmen, die nicht unter den bestehenden Abwicklungsrahmen fallen, zu 

schaffen. Mit diesem Rahmen soll die wirtschaftliche Belastung der Gesellschaft 
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verringert werden, indem die Gesamtkosten im Zusammenhang mit 

Bankzusammenbrüchen gesenkt werden. Die Verwendung von Steuergeldern 

sollte durch die Einführung eines überarbeiteten Rahmens erheblich reduziert 

werden, um sicherzustellen, dass der Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 

häufiger und wirksamer genutzt wird. 

(3) Intensität und Detaillierungsgrad der Arbeiten, die für die Abwicklungsplanung für 

Tochterunternehmen erforderlich sind, die nicht als Abwicklungseinheiten bestimmt 

wurden, hängen von der Größe und dem Risikoprofil der betreffenden Institute und 

Unternehmen, dem Vorhandensein kritischer Funktionen und der 

Gruppenabwicklungsstrategie ab. Wenn die Abwicklungsbehörden die in Bezug auf 

diese Tochterunternehmen zu ergreifenden Maßnahmen bestimmen, sollten sie 

diesen Faktoren Rechnung tragen und gegebenenfalls eine vereinfachte 

Verfahrensweise wählen können. 

(3a) Eines der Hauptziele dieser Änderungsrichtlinie besteht darin, einen aktualisierten 

Ansatz einzuführen, um die Behörden in die Lage zu versetzen, den potenziellen 

Zusammenbruch einiger Banken oder einer Gruppe von Banken wirksam zu 

bewältigen. Dieser Ansatz sollte Transparenz und Berechenbarkeit fördern und 

gleichzeitig nachteilige wirtschaftliche Folgen so gering wie möglich halten. Ein 

solcher Ansatz steht im Einklang mit dem übergeordneten Grundsatz der 

Gläubigerbeteiligung gemäß der Richtlinie 2014/59/EU, wobei gleichzeitig die 

praktische Durchführbarkeit des Umgangs mit dem Zusammenbruch mittelgroßer 

Banken gewahrt bleibt.  

(4) Ein Institut oder Unternehmen, das nach nationalem Recht liquidiert wird, nachdem 

die Feststellung getroffen wurde, dass es ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen wird, 

und die Abwicklungsbehörde zu dem Schluss gelangt ist, dass eine Abwicklung nicht 

im öffentlichen Interesse liegt, steuert letztlich auf den Marktaustritt zu. Dies 

bedeutet, dass unabhängig davon, ob die zuständige Behörde dem betreffenden 

Institut oder Unternehmen bereits die Zulassung entzogen hat, kein Plan für die bei 

Ausfall zu treffenden Maßnahmen erforderlich ist. Gleiches gilt für ein in 

Abwicklung befindliches Restinstitut nach Übertragung von Vermögenswerten, 

Rechten und Verbindlichkeiten im Rahmen einer Übertragungsstrategie. Deshalb 

sollte präzisiert werden, dass in solchen Fällen keine Abwicklungspläne beschlossen 

werden müssen. 
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(5) Wenn ein Institut oder Unternehmen die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht 

erfüllt, wenn sie zusätzlich zur Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten („MREL“) betrachtet wird, dürfen die 

Abwicklungsbehörden derzeit bestimmte Ausschüttungen untersagen. Jedoch könnte 

in bestimmten Fällen von einem Institut oder Unternehmen darüber hinaus verlangt 

werden, die MREL auf einer anderen Grundlage zu erfüllen als jener, auf der dieses 

Institut oder Unternehmen die kombinierte Pufferanforderung erfüllen muss. Diese 

Situation führt zu Unsicherheiten hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen die 

Abwicklungsbehörden von ihrer Befugnis zum Verbot von Ausschüttungen 

Gebrauch machen, und unter denen der ausschüttungsfähige Höchstbetrag in Bezug 

auf die MREL berechnet wird. Aus diesem Grund sollte festgelegt werden, dass die 

Abwicklungsbehörden in solchen Fällen die Befugnis ausüben sollten, bestimmte 

Ausschüttungen auf Basis der geschätzten kombinierten Kapitalpufferanforderung, 

wie sie sich aus der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1118 der Kommission8 

ergibt, zu untersagen. Um Transparenz und Rechtssicherheit zu gewährleisten, 

sollten die Abwicklungsbehörden die geschätzte kombinierte 

Kapitalpufferanforderung dem Institut oder Unternehmen mitteilen, das diese dann 

öffentlich bekannt geben sollte. 

(6) Frühinterventionsmaßnahmen sollen die zuständigen Behörden in die Lage 

versetzen, der Verschlechterung der finanziellen und wirtschaftlichen Lage eines 

Instituts oder Unternehmens entgegenzuwirken und das Risiko sowie die 

Auswirkungen einer möglichen Abwicklung so weit wie möglich zu verringern. 

Wegen fehlender Sicherheit, was die Auslöser für die Anwendung solcher 

Frühinterventionsmaßnahmen angeht, und teilweiser Überschneidungen mit 

aufsichtsbehördlichen Maßnahmen wurde jedoch nur selten von solchen Maßnahmen 

Gebrauch gemacht. Die Voraussetzungen für die Anwendung dieser 

Frühinterventionsmaßnahmen sollten daher vereinfacht und präzisiert werden. Um 

Unsicherheiten hinsichtlich der Voraussetzungen und des Zeitpunkts für die 
                                                 
8  Delegierte Verordnung (EU) 2021/1118 der Kommission vom 26. März 2021 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Methode zur Abschätzung 
der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der kombinierten Kapitalpufferanforderung für 
Abwicklungseinheiten auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe, 
sofern die Abwicklungsgruppe nicht selbst den Anforderungen nach jener Richtlinie 
unterliegt (ABl. L 241 vom 8.7.2021, S. 1). 
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Abberufung des Leitungsorgans und die Bestellung vorläufiger Verwalter 

auszuräumen, sollten diese Maßnahmen ausdrücklich als 

Frühinterventionsmaßnahmen bezeichnet werden und sollte ihre Anwendung durch 

die gleichen Ereignisse ausgelöst werden. Gleichzeitig sollten die zuständigen 

Behörden verpflichtet sein, die im jeweiligen Fall angemessenen Maßnahmen nach 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wählen. Damit die zuständigen Behörden 

Reputationsrisiken, Geldwäscherisiken oder Informations- und 

Kommunikationstechnologierisiken Rechnung tragen können, sollten sie die 

Voraussetzungen für die Anwendung von Frühinterventionsmaßnahmen nicht nur 

auf Basis quantitativer Indikatoren, wie Kapital- oder Liquiditätsanforderungen, 

Verschuldungsgrad, notleidende Kredite oder Konzentration von Risikopositionen 

beurteilen, sondern auch auf Basis qualitativer Auslöser. 

(7) Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, sollten die in der Richtlinie 2014/59/EU 

festgelegten Frühinterventionsmaßnahmen, die sich mit bereits bestehenden 

Befugnissen im Aufsichtsrahmen der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates9 und der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10 überlappen, gestrichen werden. Außerdem sollte 

sichergestellt werden, dass die Abwicklungsbehörden sich auf die mögliche 

Abwicklung eines Instituts oder Unternehmens vorbereiten können. Die zuständige 

Behörde sollte die Abwicklungsbehörden deshalb rechtzeitig über die 

Verschlechterung der Finanzlage eines Instituts oder Unternehmens informieren, und 

die Abwicklungsbehörden sollten über die zur Durchführung vorbereitender 

Maßnahmen erforderlichen Befugnisse verfügen. Damit die Abwicklungsbehörden 

so schnell wie möglich auf eine Verschlechterung der Lage eines Instituts oder 

Unternehmens reagieren können, ist es wichtig, dass die Abwicklungsbehörde auch 

ohne vorherige Frühinterventionsmaßnahmen Vorkehrungen für die Vermarktung 

des Instituts oder Unternehmens treffen oder Informationen zur Aktualisierung des 

Abwicklungsplans und zur Vorbereitung der Bewertung anfordern kann. Um eine 
                                                 
9  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

10  Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 
2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64). 
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kohärente, koordinierte, wirksame und zeitnahe Reaktion auf die Verschlechterung 

der Finanzlage eines Instituts oder Unternehmens sowie eine angemessene 

Vorbereitung auf eine mögliche Abwicklung zu gewährleisten, müssen Interaktion 

und Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden und der 

Abwicklungsbehörde verbessert werden. Sobald ein Institut oder ein Unternehmen 

die Voraussetzungen für die Anwendung von Frühinterventionsmaßnahmen erfüllt, 

sollten die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden ihren 

Informationsaustausch – auch in Bezug auf vorläufige Informationen – intensivieren 

und die Finanzlage des Instituts oder Unternehmens gemeinsam überwachen. 

(8) Wenn der Geschäftsbetrieb eines Instituts oder Unternehmens zwar noch fortgeführt 

wird, jedoch ein wesentliches Ausfallrisiko besteht, sollten rechtzeitiges Handeln und 

frühzeitige Koordinierung zwischen der zuständigen Behörde und der 

Abwicklungsbehörde sichergestellt werden. Die zuständige Behörde sollte die 

Abwicklungsbehörde deshalb so früh wie möglich über ein solches Risiko 

unterrichten. Diese Unterrichtung sollte die Gründe für diese Beurteilung durch die 

zuständige Behörde und eine Übersicht über die alternativen Maßnahmen des 

privaten Sektors, die Aufsichtsmaßnahmen oder die Frühinterventionsmaßnahmen 

beinhalten, die zur Verfügung stehen, um den Ausfall des Instituts oder 

Unternehmens innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens abzuwenden. Eine solche 

frühzeitige Unterrichtung sollte den Verfahren zur Feststellung, ob die 

Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt sind, nicht vorgreifen. Dass die 

zuständige Behörde die Abwicklungsbehörde zuvor über ein wesentliches Risiko, 

dass ein Institut oder Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt, unterrichtet 

hat, sollte keine Voraussetzung für eine spätere Feststellung sein, dass ein Institut 

oder Unternehmen tatsächlich ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. Außerdem muss 

die Abwicklungsbehörde für den Fall, dass das Institut oder Unternehmen später als 

ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend eingestuft wird und es keine anderen 

Möglichkeiten gibt, diesen Ausfall innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 

abzuwenden, entscheiden, ob Abwicklungsmaßnahmen ergriffen werden. In einem 

solchen Fall kann die Frühzeitigkeit der Entscheidung, Abwicklungsmaßnahmen auf 

ein Institut oder Unternehmen anzuwenden, von fundamentaler Bedeutung für die 

erfolgreiche Umsetzung der Abwicklungsstrategie sein, zumal eine zeitigere 

Intervention bei dem Institut oder Unternehmen dazu beitragen kann, eine 
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ausreichende Verlustabsorptionsfähigkeit und Liquidität für die Durchführung dieser 

Strategie sicherzustellen. Deshalb sollte die Abwicklungsbehörde die Möglichkeit 

haben, in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde zu beurteilen, welcher 

Zeitrahmen für die Abwendung des Ausfalls des Instituts oder Unternehmens durch 

alternative Maßnahmen als angemessen anzusehen ist. Bei dieser Bewertung sollte 

auch berücksichtigt werden, dass die Abwicklungsbehörde und das betreffende 

Unternehmen weiterhin in der Lage sein müssen, die Abwicklungsstrategie 

wirksam umzusetzen, wenn dies letztlich erforderlich ist, dies sollte jedoch nicht 

verhindern, dass alternative Maßnahmen ergriffen werden. Insbesondere sollte der 

vorgesehene Zeitrahmen für die alternativen Maßnahmen so bemessen sein, dass 

er die Wirksamkeit einer möglichen Umsetzung der Abwicklungsstrategie nicht 

gefährdet. Um ein zeitnahes Ergebnis sicherzustellen und der Abwicklungsbehörde 

die Möglichkeit zu geben, sich angemessen auf die potenzielle Abwicklung des 

Instituts oder Unternehmens vorzubereiten, sollten die Abwicklungsbehörde und die 

zuständige Behörde regelmäßig zusammenkommen und sollte die 

Abwicklungsbehörde je nach Sachlage im Einzelfall über die Häufigkeit dieser 

Sitzungen entscheiden.  

(9) Der Abwicklungsrahmen sollte auf jedes Institut oder Unternehmen, unabhängig von 

Größe und Geschäftsmodell, angewandt werden können, wenn die nach nationalem 

Recht zur Verfügung stehenden Instrumente zur Bewerkstelligung des Ausfalls nicht 

ausreichen. Um dies sicherzustellen, sollte festgelegt werden, nach welchen Kriterien 

zu beurteilen ist, ob die Abwicklung eines ausfallenden Instituts oder Unternehmens 

im öffentlichen Interesse liegt. In diesem Zusammenhang muss klargestellt werden, 

dass bestimmte Funktionen des Instituts oder des Unternehmens je nach den 

spezifischen Umständen als kritisch angesehen werden können, wenn ihr Wegfall die 

Finanzstabilität oder kritische Dienstleistungen ▌ auf regionaler Ebene 

beeinträchtigen würde, insbesondere wenn die Substituierbarkeit der kritischen 

Funktionen durch den geografisch relevanten Markt bestimmt wird.  

(9a) Um sicherzustellen, dass die Bewertung der Auswirkungen auf regionaler Ebene 

auf Daten beruhen kann, die in der gesamten Union einheitlich verfügbar sind, 

sollte die regionale Ebene unter Bezugnahme auf die Gebietseinheiten der Ebene 1 

oder 2 der gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik 
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(NUTS-Ebene 1 oder 2) im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 verstanden werden.  

(10) Bei der Beurteilung, ob die Abwicklung eines Instituts oder Unternehmens im 

öffentlichen Interesse liegt, sollte berücksichtigt werden, dass die Einleger besser 

geschützt sind, wenn die Mittel von Einlagensicherungssystemen effizienter 

eingesetzt und die Verluste bei diesen Mitteln möglichst gering gehalten werden. 

Deshalb sollte bei der Beurteilung, ob die Abwicklung im öffentlichen Interesse 

liegt, davon ausgegangen werden, dass sich das Abwicklungsziel, die Einleger zu 

schützen, mit einer Abwicklung besser erreichen lässt, wenn bei einer Insolvenz dem 

Einlagensicherungssystem höhere Kosten entstehen würden.  

(10a) Wenn nationale Insolvenz- und Abwicklungsrahmen die Ziele des Rahmens in 

gleichem Maße wirksam erreichen, sollte der Option der Vorzug gegeben werden, 

durch die das Risiko für die Steuerzahler und die Wirtschaft minimiert wird. 

Dieser Ansatz stellt ein umsichtiges und verantwortungsvolles Vorgehen im 

Einklang mit dem übergeordneten Ziel sicher, sowohl die Interessen der 

Steuerzahler als auch die wirtschaftliche Stabilität im weiteren Sinne zu wahren. 

(11) Bei der Beurteilung, ob die Abwicklung eines Instituts oder Unternehmens im 

öffentlichen Interesse liegt, sollte soweit wie möglich auch dem Unterschied 

zwischen einerseits Finanzmitteln, die über branchenfinanzierte Sicherheitsnetze 

(Abwicklungsfinanzierungsmechanismen oder Einlagensicherungssysteme) 

bereitgestellt werden, und andererseits Finanzmitteln, die von den Mitgliedstaaten 

aus Steuergeldern bereitgestellt werden, Rechnung getragen werden. Bei 

Finanzmitteln, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden, ist das Risiko 

unehrlichen oder fahrlässigen Verhaltens größer und der Anreiz zur Marktdisziplin 

geringer. Bei der Beurteilung des Ziels einer möglichst geringen Inanspruchnahme 

von außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln sollten die 

Abwicklungsbehörden daher Finanzmittel aus einem 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus oder dem Einlagensicherungssystem für 

vorzugswürdig befinden, und die Bereitstellung von Finanzmitteln in gleicher Höhe 

                                                 
11  Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 
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aus dem Haushalt der Mitgliedstaaten sollte nur unter außergewöhnlichen 

Umständen in Betracht gezogen werden. 

(11a) Eine aus Steuergeldern finanzierte außerordentliche finanzielle Unterstützung für 

Institute und Unternehmen sollte, wenn überhaupt, nur zur Abwendung einer 

schweren Störung der Wirtschaft gewährt werden, die außerordentlicher und 

systemischer Art ist, da sie die öffentlichen Finanzen erheblich belastet und 

gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt stört. 

(12) Um sicherzustellen, dass die Abwicklungsziele möglichst wirksam erreicht werden, 

sollte das Ergebnis der Beurteilung, ob eine Abwicklung im öffentlichen Interesse 

liegt, nur dann negativ ausfallen, wenn die Abwicklungsziele durch die Liquidation 

des ausfallenden Instituts oder Unternehmens nach dem regulären 

Insolvenzverfahren nicht nur im gleichen Umfang, sondern wirksamer erreicht 

würden als bei der Abwicklung. 

(12a) Bei der Entscheidung zwischen Abwicklung und Liquidation sollte die Option mit 

niedrigeren Gesamtkosten bevorzugt werden. Bei dieser Bewertung sollten 

verschiedene Kosten berücksichtigt werden, einschließlich der Kosten im 

Zusammenhang mit Auszahlungen durch ein Einlagensicherungssystem, wie z. B. 

die für die Vermögensabschöpfung erforderliche Dauer und die während des 

Verfahrens entgangenen Einnahmen. In Fällen, in denen sowohl die 

Abwicklungs- als auch die Liquidationsoptionen ähnliche Kostenprofile 

aufweisen, sollte der Option der Vorzug gegeben werden, die weniger damit 

verbundene Risiken für die Wirtschaft mit sich bringt, was die öffentlichen 

Finanzen und die Auswirkungen auf die Stabilität der Wirtschaft einschließt. 

(13) Wird ein Institut oder Unternehmen bei Ausfall nicht abgewickelt, sollte es nach den 

nach nationalem Recht zur Verfügung stehenden Verfahren liquidiert werden. Diese 

Verfahren können sich von einem Mitgliedstaat zum anderen erheblich 

unterscheiden. Wenngleich es angemessen ist, genügend Flexibilität für die Nutzung 

der bestehenden nationalen Verfahren zu lassen, sollte über bestimmte Aspekte doch 

Klarheit geschaffen werden, um den Marktaustritt der betreffenden Institute oder 

Unternehmen sicherzustellen.  

(14) Sichergestellt werden sollte, dass die einschlägige nationale Verwaltungs- oder 

Justizbehörde zügig ein Verfahren nach nationalem Recht einleitet, wenn ein Institut 
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oder Unternehmen als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend betrachtet und nicht 

abgewickelt wird. Ist nach nationalem Recht eine freiwillige Liquidation des Instituts 

oder Unternehmens nach einem entsprechenden Beschluss der Anteilseigner 

möglich, sollte diese Option weiterbestehen. Allerdings sollte sichergestellt werden, 

dass die einschlägige nationale Verwaltungs- oder Justizbehörde eingreift, falls die 

Anteilseiger nicht zügig handeln.  

(15) Außerdem sollte festgelegt werden, dass derartige Verfahren letztlich zum 

Marktaustritt des ausfallenden Instituts oder Unternehmens oder zur Einstellung 

seiner Banktätigkeiten führen müssen. Dieses Ziel kann je nach nationalem Recht auf 

unterschiedliche Weise erreicht werden, insbesondere auch durch die Veräußerung 

des Instituts oder Unternehmens oder von Teilen desselben, durch die Veräußerung 

bestimmter Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, durch die schrittweise 

Liquidation oder durch die Einstellung seiner Banktätigkeiten, einschließlich des 

Zahlungsverkehrs- und Einlagengeschäfts, mit dem Ziel, seine Vermögenswerte nach 

und nach zu veräußern, um Rückzahlungen an die betroffenen Gläubiger zu leisten. 

Um die Verfahren berechenbarer zu machen, sollte dieses Ergebnis jedoch innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens erreicht werden. 

(16) Die zuständigen Behörden sollten befugt sein, einem Institut oder Unternehmen die 

Zulassung allein aus dem Grund zu entziehen, dass das Institut oder Unternehmen 

ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt und nicht abgewickelt wird. Die zuständigen 

Behörden sollten die Möglichkeit haben, die Zulassung zu entziehen, um das Ziel der 

Liquidation des Instituts oder Unternehmens nach nationalem Recht zu unterstützen, 

insbesondere in Fällen, in denen die nach nationalem Recht verfügbaren Verfahren 

nicht in dem Moment eingeleitet werden können, in dem festgestellt wird, dass das 

Institut oder Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen wird, insbesondere 

auch, wenn das Institut oder Unternehmen noch nicht bilanzinsolvent ist. Um darüber 

hinaus sicherzustellen, dass das Ziel der Liquidation des Instituts oder Unternehmens 

erreicht werden kann, sollten die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass auch der 

Entzug der Zulassung durch die zuständige Behörde zu den Voraussetzungen gehört, 

unter denen mindestens eines der nach nationalem Recht verfügbaren Verfahren 

eingeleitet und auf Institute oder Unternehmen, die ausfallen oder wahrscheinlich 

ausfallen, aber nicht abgewickelt werden, angewandt werden kann. 
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(17) Angesichts der Erfahrungen mit der Umsetzung der Richtlinie 2014/59/EU, der 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 und der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates12 muss präzisiert werden, unter welchen Voraussetzungen 

präventive vorsorgliche Maßnahmen, die als außerordentliche finanzielle 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln einzustufen sind, ausnahmsweise gestattet 

werden können. Damit Wettbewerbsverzerrungen, die aus den unterschiedlich 

gearteten Einlagensicherungssystemen in der Union erwachsen könnten, möglichst 

gering gehalten werden, sollten Interventionen von Einlagensicherungssystemen im 

Rahmen von präventiven Maßnahmen nach der Richtlinie 2014/49/EU, die als 

außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln einzustufen sind, 

ausnahmsweise gestattet sein, wenn sie einem Institut oder Unternehmen 

zugutekommen, das keine der Voraussetzungen für die Einstufung als ausfallend 

oder wahrscheinlich ausfallend erfüllt. Es sollte sichergestellt werden, dass 

vorsorgliche Maßnahmen rechtzeitig getroffen werden. Die Europäische Zentralbank 

(EZB) stützt ihre Auffassung, dass ein Institut oder Unternehmen für die Zwecke der 

vorsorglichen Rekapitalisierung solvent ist, gegenwärtig auf eine prognostische 

Beurteilung, ob das Institut oder Unternehmen in den folgenden zwölf Monaten in 

der Lage sein wird, die Eigenmittelanforderungen der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates13 oder der Verordnung 

(EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates14 sowie die in der 

Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie (EU) 2019/2034 festgelegte zusätzliche 

Eigenmittelanforderung zu erfüllen. Diese Praxis sollte in der Richtlinie 2014/59/EU 

geregelt werden. Darüber hinaus können Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte, insbesondere auch Zweckgesellschaften oder Regelungen zur 

Absicherung von Vermögenswerten, den Ursachen möglicher finanzieller Notlagen 

von Instituten und Unternehmen und deren Ausfall wirksam und effizient 

entgegenwirken und daher als vorsorgliche Maßnahmen relevant sein. Daher sollte 
                                                 
12  Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 

über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 
13  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

14  Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) 
Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1). 
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festgelegt werden, dass solche vorsorglichen Maßnahmen auch in Gestalt von 

Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte Vermögenswerte erfolgen können. 

(18) Um die Marktdisziplin zu wahren, öffentliche Mittel zu schützen und 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sollten vorsorgliche Maßnahmen die 

Ausnahme bleiben und nur bei schweren Marktstörungen oder zur Erhaltung der 

Finanzstabilität, insbesondere im Fall einer Systemkrise, zum Einsatz kommen. 

Auch sollten vorsorgliche Maßnahmen nicht dazu dienen, erlittene oder 

wahrscheinliche Verluste zu beheben. Am zuverlässigsten lassen sich erlittene oder 

wahrscheinliche Verluste ermitteln, indem die EZB, die durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates15 errichtete Europäische 

Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) (EBA) oder die 

zuständigen nationalen Behörden eine Prüfung der Qualität der Aktiva (Asset 

Quality Review) durchführen. Die zuständigen Behörden sollten zur Ermittlung 

erlittener oder wahrscheinlicher Verluste auf eine solche Qualitätsprüfung 

zurückgreifen, wenn diese innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durchgeführt 

werden kann. Ist dies nicht möglich, sollten die zuständigen Behörden die erlittenen 

oder wahrscheinlichen Verluste auf die verlässlichste Art und Weise ermitteln, die 

unter den jeweiligen Umständen zur Verfügung steht, gegebenenfalls auch mit Vor-

Ort-Prüfungen. 

(19) Die vorsorgliche Rekapitalisierung zielt darauf ab, existenzfähige Institute und 

Unternehmen, die in naher Zukunft vorübergehend mit Schwierigkeiten konfrontiert 

sein dürften, zu unterstützen und eine weitere Verschlechterung ihrer Lage 

abzuwenden. Damit Hilfen aus öffentlichen Mitteln nicht an Unternehmen gehen, die 

zum Zeitpunkt der Gewährung der Unterstützung bereits unrentabel sind, sollten die 

vorsorglichen Maßnahmen, die im Erwerb von Eigenmittelinstrumenten oder 

anderen Kapitalinstrumenten oder in Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte bestehen, nicht über den Betrag hinausgehen, der erforderlich ist, 

um die im adversen Szenario eines Stresstests oder einer gleichwertigen Übung 

festgestellten Kapitallücken zu schließen. Um sicherzustellen, dass die Finanzierung 

                                                 
15  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 
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aus öffentlichen Mitteln letztlich wieder eingestellt wird, sollten diese vorsorglichen 

Maßnahmen auch zeitlich begrenzt sein und einen klaren Zeitplan für ihre 

Beendigung (Strategie zum Ausstieg aus der Unterstützungsmaßnahme) beinhalten. 

Unbefristete Instrumente, einschließlich des harten Kernkapitals, sollten nur unter 

außergewöhnlichen Umständen zum Einsatz kommen und bestimmten quantitativen 

Beschränkungen unterliegen, da sie naturgemäß nicht geeignet sind, die Bedingung 

der Befristung zu erfüllen.  

(20) Vorsorgliche Maßnahmen sollten auf den Betrag beschränkt werden, den das Institut 

oder Unternehmen einem Stresstest oder einer gleichwertigen Übung zufolge 

benötigen würde, um in einem adversen Szenario solvent zu bleiben. Werden 

vorsorgliche Maßnahmen als Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte gestaltet, sollte das übernehmende Institut oder Unternehmen 

diesen Betrag zur Deckung von Verlusten bei den übertragenen Vermögenswerten 

oder in Kombination mit einem Erwerb von Kapitalinstrumenten nutzen können, 

solange der Gesamtbetrag der ermittelten Lücke nicht überschritten wird. Ferner gilt 

es sicherzustellen, dass solche als Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte gestalteten vorsorglichen Maßnahmen mit den geltenden 

Vorschriften und bewährten Verfahren im Bereich staatlicher Beihilfen in Einklang 

stehen, dass sie die langfristige Existenzfähigkeit des Instituts oder Unternehmens 

wiederherstellen, dass die staatlichen Beihilfen auf das erforderliche Minimum 

beschränkt sind und dass Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Aus diesen 

Gründen sollten die betroffenen Behörden bei vorsorglichen Maßnahmen, die als 

Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte Vermögenswerte gestaltet werden, die 

entsprechenden Leitlinien beherzigen, insbesondere auch die Blaupause für die 

Einrichtung nationaler Vermögensverwaltungsgesellschaften („AMC Blueprint“)16 

und die Mitteilung über den Abbau notleidender Kredite17. Für diese als 

Entlastungsmaßnahmen für wertgeminderte Vermögenswerte gestalteten 

vorsorglichen Maßnahmen sollte als oberste Bedingung stets die Befristung gelten. 

Bei öffentlichen Garantien, die für einen bestimmten Zeitraum für die 

wertgeminderten Vermögenswerte des betreffenden Instituts oder Unternehmens 

gestellt werden, dürfte die Bedingung der Befristung eher eingehalten werden als bei 

                                                 
16  COM(2018) 133 final. 
17  COM(2020) 822 final. 
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der Übertragung solcher Vermögenswerte auf ein aus öffentlichen Mitteln 

unterstütztes Unternehmen. Um sicherzustellen, dass Institute, die unterstützt 

werden, den Bedingungen der Unterstützungsmaßnahme nachkommen, sollten die 

zuständigen Behörden von Instituten, die ihren Verpflichtungen nicht 

nachgekommen sind, einen Abhilfeplan verlangen. Ist eine zuständige Behörde 

der Auffassung, dass sich die langfristige Existenzfähigkeit des Instituts nicht mit 

den im Abhilfeplan vorgesehenen Maßnahmen herstellen lässt, oder hat das Institut 

den Abhilfeplan nicht eingehalten, so sollten die zuständigen Behörden bewerten, 

ob das Institut gemäß Artikel 32 der Richtlinie 2014/59/EU ausfällt oder 

wahrscheinlich ausfällt. 

(21) Damit wesentliche Verstöße gegen die Aufsichtsanforderungen erfasst werden, muss 

genauer festgelegt werden, unter welchen Bedingungen Holdinggesellschaften als 

ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend betrachtet werden. Ein Verstoß gegen 

diese Anforderungen durch eine Holdinggesellschaft sollte dann als wesentlich 

angesehen werden, wenn Art und Umfang eines solchen Verstoßes mit einem 

Verstoß vergleichbar sind, der, würde er von einem Kreditinstitut begangen, den 

Entzug der Zulassung durch die zuständige Behörde nach Artikel 18 der 

Richtlinie 2013/36/EU begründet hätte. 

(22) Es kann sein, dass Mitgliedstaaten nach nationalem Recht befugt sind, Zahlungs- 

oder Lieferverpflichtungen auszusetzen, die sich unter Umständen auch auf 

erstattungsfähige Einlagen erstrecken. Steht die Aussetzung von Zahlungs- oder 

Lieferverpflichtungen nicht in direktem Zusammenhang mit der Finanzlage des 

Kreditinstituts, ist es möglich, dass Einlagen in diesem Fall nicht als für die Zwecke 

der Richtlinie 2014/49/EU nicht verfügbar betrachtet werden. Dies kann dazu führen, 

dass Einleger längere Zeit keinen Zugang zu ihren Einlagen haben. Um das 

Vertrauen der Einleger in den Bankensektor zu erhalten und die Finanzstabilität zu 

wahren, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Einleger für den Fall, dass 

sie aus Gründen, die keine Auszahlung an die Einleger zur Folge haben, nicht auf 

ihre Einlagen zugreifen können, täglich Zugang zu einem angemessenen Betrag ihrer 

Einlagen haben, um insbesondere ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Ein 

derartiges Verfahren sollte die Ausnahme bleiben, und die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass die Einleger täglich Zugang zu angemessenen Beträgen haben. 
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(23) Um die Rechtssicherheit zu erhöhen und angesichts der potenziellen Relevanz von 

Verbindlichkeiten, die aus künftigen ungewissen Ereignissen, insbesondere auch aus 

dem Ausgang von Rechtsstreitigkeiten, die zum Abwicklungszeitpunkt noch 

anhängig waren, erwachsen können, gilt es festzulegen, wie diese Verbindlichkeiten 

zwecks Anwendung des Bail-in-Instruments behandelt werden sollten. Als 

Leitgrundsätze sollten dabei die Bilanzierungsvorschriften herangezogen werden, 

insbesondere die Bilanzierungsvorschriften des mit der Verordnung (EG) 

Nr. 1126/2008 der Kommission18 in das EU-Recht übernommenen International 

Accounting Standard 37. Auf dieser Grundlage sollten die Abwicklungsbehörden 

eine Unterscheidung zwischen Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten 

vornehmen. Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die mit einem wahrscheinlichen 

Mittelabfluss zusammenhängen und verlässlich geschätzt werden können. 

Eventualverbindlichkeiten werden nicht als buchmäßige Verbindlichkeiten angesetzt, 

da sie sich auf eine Verpflichtung beziehen, die zum Zeitpunkt der Schätzung nicht 

als wahrscheinlich angesehen oder nicht verlässlich geschätzt werden kann. 

(24) Da es sich bei Rückstellungen um buchmäßige Verbindlichkeiten handelt, sollte 

präzisiert werden, dass sie in gleicher Weise zu behandeln sind wie andere 

Verbindlichkeiten. Solche Rückstellungen sollten bail-in-fähig sein, sofern sie nicht 

eines der spezifischen Kriterien dafür erfüllen, vom Anwendungsbereich des Bail-in-

Instruments ausgenommen zu sein. Angesichts der potenziellen Relevanz solcher 

Rückstellungen bei der Abwicklung und um mit Blick auf die Anwendung des Bail-

in-Instruments Sicherheit zu schaffen, sollte präzisiert werden, dass Rückstellungen 

zu den bail-in-fähigen Verbindlichkeiten gehören und dass das Bail-in-Instrument 

folglich auf sie anzuwenden ist. Ferner sollte sichergestellt werden, dass diese 

Verbindlichkeiten und alle damit verbundenen Verpflichtungen oder Forderungen 

nach Anwendung des Bail-in-Instruments in jeder Hinsicht als erfüllt gelten. Dies ist 

insbesondere für Verbindlichkeiten und Verpflichtungen relevant, die aus 

gerichtlichen Forderungen gegen das in Abwicklung befindliche Institut erwachsen. 

(25) Gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen dürfen Eventualverbindlichkeiten nicht 

als Verbindlichkeiten angesetzt werden und sollten daher nicht bail-in-fähig sein. 

                                                 
18  Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur 

Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
L 320 vom 29.11.2008, S. 1). 
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Doch sollte sichergestellt werden, dass eine Eventualverbindlichkeit aus einem 

Ereignis, das zum Zeitpunkt der Abwicklung unwahrscheinlich ist oder nicht 

verlässlich geschätzt werden kann, die Wirksamkeit der Abwicklungsstrategie und 

insbesondere des Bail-in-Instruments nicht beeinträchtigt. Zur Erreichung dieses 

Ziels sollte der Bewerter im Rahmen der für die Abwicklungszwecke durchgeführten 

Bewertung Eventualverbindlichkeiten in der Bilanz des in Abwicklung befindlichen 

Instituts bemessen und ihren potenziellen Wert nach bestem Wissen und Gewissen 

quantifizieren. Um sicherzustellen, dass das Institut oder Unternehmen nach der 

Abwicklung für angemessene Zeit für ausreichendes Vertrauen am Markt sorgen 

kann, sollte der Gutachter diesen potenziellen Wert bei der Festlegung des Betrags 

berücksichtigen, um den bail-in-fähige Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder 

umgewandelt werden müssen, um die Kapitalquoten des in Abwicklung befindlichen 

Instituts wiederherzustellen. Insbesondere sollte die Abwicklungsbehörde ihre 

Umwandlungsbefugnisse in einem Maße auf bail-in-fähige Verbindlichkeiten 

anwenden, wie es erforderlich ist, um zu gewährleisten, dass die Rekapitalisierung 

des in Abwicklung befindlichen Instituts zur Deckung potenzieller Verluste 

ausreicht, die durch eine auf ein unwahrscheinliches Ereignis zurückzuführende 

Verbindlichkeit verursacht werden könnten. Bei Bemessung des 

herabzuschreibenden oder umzuwandelnden Betrags sollte die Abwicklungsbehörde 

die Auswirkungen des potenziellen Verlusts auf das in Abwicklung befindliche 

Institut anhand einer Reihe von Faktoren sorgfältig prüfen, darunter insbesondere der 

Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt, des zeitlichen Rahmens für dessen 

Eintreten und der Höhe der Eventualverbindlichkeit. 

(26) Unter bestimmten Umständen können die Abwicklungsbehörden, nachdem der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus einen Beitrag von maximal 5 % der 

gesamten Verbindlichkeiten des Instituts oder Unternehmens, einschließlich 

Eigenmitteln, geleistet hat, zusätzliche Finanzierungsquellen für seine 

Abwicklungsmaßnahme nutzen. Es sollte genauer festgelegt werden, unter welchen 

Umständen weitere Unterstützung aus dem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 

möglich ist, wenn alle Verbindlichkeiten mit niedrigerem Rang als Einlagen, die 

nicht zwingend oder auf Ermessensbasis vom Bail-in ausgeschlossen sind, 

vollständig herabgeschrieben oder umgewandelt sind. 
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(27) Mit der Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates19, 

der Verordnung (EU) 2019/877 des Europäischen Parlaments und des Rates20 und 

der Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates21 wurde 

das vom Rat für Finanzstabilität am 9. November 2015 veröffentlichte internationale 

Term Sheet zur Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit (der sogenannte TLAC-Standard) 

für global systemrelevante Banken, im Unionsrecht als global systemrelevante 

Institute (G-SRI) bezeichnet, in der Union umgesetzt. Mit der Verordnung (EU) 

2019/877 und der Richtlinie (EU) 2019/879 wurde auch die in der Richtlinie 

2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 festgelegte MREL geändert. Es 

ist notwendig, die Bestimmungen der Richtlinie 2014/59/EU zur MREL mit der 

Umsetzung des TLAC-Standards für G-SRI hinsichtlich bestimmter 

Verbindlichkeiten in Einklang zu bringen, die zur Erfüllung jenes Teils der MREL 

verwendet werden könnten, der mit Eigenmitteln und anderen nachrangigen 

Verbindlichkeiten erfüllt werden muss. Insbesondere sollten Verbindlichkeiten mit 

gleichem Rang wie bestimmte ausgenommene Verbindlichkeiten in die Eigenmittel 

und nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumente der Abwicklungseinheiten 

einbezogen werden, wenn der Betrag dieser ausgenommenen Verbindlichkeiten in 

der Bilanz der Abwicklungseinheit 5 % des Betrags der Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit nicht übersteigt 

und aus dieser Einbeziehung mit Blick auf die Regel, dass kein Gläubiger schlechter 

gestellt werden darf als bei einer Insolvenz, keine Risiken erwachsen.  

(28) Die Vorschriften zur Bestimmung der MREL sind hauptsächlich auf Festlegung 

einer angemessenen Höhe gerichtet, wobei von der Annahme ausgegangen wird, 
                                                 
19  Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die 
Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das 
Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen 
gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und 
Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 150 vom 
7.6.2019, S. 1). 

20  Verordnung (EU) 2019/877 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 in Bezug auf die 
Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 226). 

21  Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die Verlustabsorptions- und 
Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und der 
Richtlinie 98/26/EG (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 296). 
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dass das Bail-in-Instrument die bevorzugte Abwicklungsstrategie ist. Doch dürfen 

die Abwicklungsbehörden nach der Richtlinie 2014/59/EU auf andere 

Abwicklungsinstrumente zurückgreifen, insbesondere solche, die mit der 

Übertragung der Geschäftstätigkeit des in Abwicklung befindlichen Instituts auf 

einen privaten Käufer oder auf ein Brückeninstitut einhergehen. Es sollte deshalb 

präzisiert werden, dass die Abwicklungsbehörden für den Fall, dass der 

Abwicklungsplan den Einsatz des Instruments der Unternehmensveräußerung oder 

des Instruments des Brückeninstituts▌ unabhängig oder in Kombination mit 

anderen Abwicklungsinstrumenten vorsieht, die Höhe der MREL für die 

betreffende Abwicklungseinheit unter Berücksichtigung der Besonderheiten dieser 

Abwicklungsinstrumente und des damit einhergehenden unterschiedlichen 

Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsbedarfs festlegen sollten.  

(29) Die Höhe der MREL für Abwicklungseinheiten ist die Summe der bei der 

Abwicklung erwarteten Verluste und des Rekapitalisierungsbetrags, der es der 

Abwicklungseinheit ermöglicht, die Voraussetzungen für ihre Zulassung weiterhin 

zu erfüllen und ihre Tätigkeiten über einen angemessenen Zeitraum fortzusetzen. 

Bestimmte bevorzugte Abwicklungsstrategien gehen mit der Übertragung von 

Vermögenswerten, Rechten und Verbindlichkeiten auf einen Empfänger▌, 

insbesondere dem Instrument der Unternehmensveräußerung, einher. In solchen 

Fällen gelten die mit der Rekapitalisierungskomponente verfolgten Ziele 

möglicherweise nicht in gleichem Maße, da die Abwicklungsbehörden nicht 

sicherstellen müssen, dass die Abwicklungseinheit nach der Abwicklungsmaßnahme 

ihre Eigenmittelanforderungen wieder erfüllt. Dennoch dürften die Verluste in 

solchen Fällen über die Eigenmittelanforderungen an die Abwicklungseinheit 

hinausgehen. Es sollte deshalb festgelegt werden, dass in der MREL für diese 

Abwicklungseinheiten weiterhin ein Rekapitalisierungsbetrag enthalten sein muss, 

der in einer der Abwicklungsstrategie angemessenen Weise angepasst wird. 

(30) Sieht die Abwicklungsstrategie andere Abwicklungsinstrumente als ausschließlich 

den Bail-in vor, wird der Rekapitalisierungsbedarf des betreffenden Unternehmens 

nach der Abwicklung in der Regel geringer sein als bei einem offenen Bank-Bail-in. 

Dieser Aspekt sollte in einem solchen Fall berücksichtigt werden, wenn im Rahmen 

der Kalibrierung der MREL die Rekapitalisierungsanforderung geschätzt wird. Aus 

diesem Grund sollten die Abwicklungsbehörden bei Anpassung der Höhe der MREL 
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für Abwicklungseinheiten, deren Abwicklungsplan das Instrument der 

Unternehmensveräußerung oder das Instrument des Brückeninstituts▌ unabhängig 

oder in Kombination mit anderen Abwicklungsinstrumenten vorsieht, die 

Merkmale dieser Instrumente berücksichtigen, wozu auch der erwartete Umfang der 

Übertragung auf den privaten Käufer oder das Brückeninstitut, die Arten der zu 

übertragenden Instrumente, der voraussichtliche Wert und die voraussichtliche 

Marktfähigkeit dieser Instrumente sowie die Ausgestaltung der bevorzugten 

Abwicklungsstrategie, einschließlich des ergänzenden Einsatzes des Instruments der 

Ausgliederung von Vermögenswerten, zählen. Da es die Abwicklungsbehörde ist, 

die bei einer Abwicklung im Einzelfall über den etwaigen Einsatz von Mitteln aus 

dem Einlagensicherungssystem entscheiden muss, und eine solche Entscheidung im 

Vorfeld nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, sollten die 

Abwicklungsbehörden, wenn sie bei der Abwicklung die Höhe der MREL 

kalibrieren, den möglichen Beitrag des Einlagensicherungssystems unberücksichtigt 

lassen.  

▌  

(32) Zwischen dem Abwicklungsrahmen und dem Marktmissbrauchsrahmen bestehen 

Wechselwirkungen. So könnten insbesondere Maßnahmen zur Vorbereitung einer 

Abwicklung nach der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates22 als Insiderinformationen einzustufen sein, während deren vorzeitige 

Offenlegung jedoch das Abwicklungsverfahren gefährden könnte. Die in 

Abwicklung befindlichen Institute könnten dem begegnen, indem sie nach Artikel 17 

Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 für die Offenlegung von 

Insiderinformationen einen Aufschub beantragen. Allerdings kann es sein, dass in 

der Vorbereitungsphase der Abwicklung für das in Abwicklung befindliche Institut 

kein rechter Anreiz besteht, von sich aus einen solchen Antrag zu stellen. Deshalb 

sollten die Abwicklungsbehörden die Befugnis erhalten, für ein in Abwicklung 

befindliches Institut selbst einen Aufschub der Offenlegung von 

                                                 
22  Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. 
L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 
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Insiderinformationen nach Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 

zu beantragen. 

(33) Um die Abwicklungsplanung, die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit und die 

Ausübung der Befugnis zum Abbau oder zur Beseitigung von 

Abwicklungshindernissen zu erleichtern und den Informationsaustausch zu fördern, 

sollte die Abwicklungsbehörde eines Instituts mit bedeutenden Zweigstellen in 

anderen Mitgliedstaaten ein Abwicklungskollegium einrichten und darin den Vorsitz 

führen.  

(34) Nach Abschluss der in Artikel 102 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU genannten 

Aufbauphase der Abwicklungsfinanzierungsmechanismen könnten deren verfügbare 

Finanzmittel jeweils leicht unter die Zielausstattung sinken, insbesondere weil die 

gedeckten Einlagen anwachsen. Die im Voraus erhobenen Beiträge, die unter diesen 

Umständen eingefordert werden dürften, werden daher voraussichtlich gering sein. 

Es kann also sein, dass die Höhe dieser im Voraus erhobenen Beiträge in einigen 

Jahren nicht mehr in angemessenem Verhältnis zu den Kosten steht, die durch die 

Erhebung dieser Beiträge verursacht werden. Aus diesem Grund sollten die 

Abwicklungsbehörden die Möglichkeit haben, die Erhebung der im Voraus 

erhobenen Beiträge bis zu drei Jahre lang aufzuschieben, bis der zu erhebende Betrag 

eine Höhe erreicht, die in angemessenem Verhältnis zu den Kosten des 

Erhebungsverfahrens steht, vorausgesetzt, dieser Aufschub hat keine wesentlichen 

Auswirkungen darauf, dass die Abwicklungsbehörden die 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen nutzen können. 

(35) Ein Bestandteil der verfügbaren Finanzmittel von 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen sind unwiderrufliche 

Zahlungsverpflichtungen. Deshalb muss festgelegt werden, unter welchen 

Umständen diese Zahlungsverpflichtungen eingefordert werden können, und welches 

Verfahren für die Beendigung dieser Verpflichtungen gilt, falls ein Institut oder 

Unternehmen nicht länger zur Zahlung von Beiträgen zu einem 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus verpflichtet ist. Um darüber hinaus mehr 

Transparenz und Sicherheit mit Blick auf den Anteil der unwiderruflichen 

Zahlungsverpflichtungen am Gesamtbetrag der im Voraus zu erhebenden Beiträge zu 

schaffen, sollten die Abwicklungsbehörden diesen Anteil im Rahmen der geltenden 

Obergrenzen jährlich festlegen. 
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(36) Die außerordentlichen nachträglichen Beiträge zum 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus, die pro Jahr maximal eingefordert werden 

dürfen, sind derzeit auf das Dreifache der im Voraus erhobenen Beiträge begrenzt. 

Nach der in Artikel 102 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Aufbauphase 

hängen solche im Voraus erhobenen Beiträge außer in Fällen, in denen der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zum Einsatz kommt, ausschließlich von 

Schwankungen bei der Höhe der gedeckten Einlagen ab und werden daher 

wahrscheinlich gering sein. Stützen sich die maximal zulässigen außerordentlichen 

nachträglichen Beiträge auf die im Voraus erhobenen Beiträge, könnte dies die 

Möglichkeiten des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zur Erhebung 

nachträglicher Beiträge drastisch einschränken und dadurch seine 

Handlungsfähigkeit mindern. Um dies zu verhindern, sollte die Obergrenze geändert 

und die außerordentlichen nachträglichen Beiträge, die maximal eingefordert werden 

dürfen, auf das Dreifache eines Achtels der Zielausstattung des 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus festgesetzt werden.  

(37) Mit der Richtlinie 2014/59/EU wurde die Rangfolge von Einlagen im nationalen 

Recht über reguläre Insolvenzverfahren teilweise harmonisiert. Dabei wurde eine 

dreistufige Rangfolge vorgesehen, wobei gedeckte Einlagen den höchsten Rang und 

erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen und Kleinstunternehmen sowie 

von kleineren und mittleren Unternehmen oberhalb der Deckungssumme den 

zweithöchsten Rang erhielten. Für die übrigen Einlagen, d. h. die Einlagen von 

Großunternehmen oberhalb der Deckungssumme und Einlagen, die nicht für eine 

Erstattung durch das Einlagensicherungssystem infrage kommen, wurde zwar ein 

niedrigerer Rang vorgeschrieben, ihre Stellung darüber hinaus jedoch nicht 

harmonisiert. Für die Forderungen von Einlagensicherungssystemen schließlich 

wurde derselbe höhere Rang vorgesehen wie für gedeckte Einlagen. Allerdings hat 

sich diese Lösung für den Einlegerschutz als nicht optimal erwiesen. Die 

Teilharmonisierung hat dazu geführt, dass diese verbleibenden Einleger in den 

Mitgliedstaaten unterschiedlich gestellt sind, insbesondere da immer mehr 

Mitgliedstaaten beschlossen haben, auch den übrigen Einlagen rechtlich Vorrang 

einzuräumen. Diese Unterschiede haben bei Abwicklungsbewertungen auch zu 

Schwierigkeiten bei der Bestimmung der kontrafaktischen Insolvenzabwicklung für 

grenzübergreifend tätige Gruppen geführt. Darüber hinaus hätte die ▌dreistufige 
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Rangfolge der Einlegerforderungen bei der Einhaltung der Regel, dass kein 

Gläubiger schlechter gestellt werden darf als bei einer Insolvenz, zu Problemen 

führen können, insbesondere dann, wenn Einlagen, deren Rang nicht durch die 

Richtlinie 2014/59/EU harmonisiert wurde, mit vorrangigen Forderungen auf eine 

Stufe gestellt worden wären. Schließlich war es wegen der hohen Vorrangstellung 

der Forderungen von Einlagensicherungssystemen nicht möglich, die verfügbaren 

Finanzmittel dieser Systeme effizienter und wirksamer für andere Interventionen als 

für die Erstattung gedeckter Einlagen im Insolvenzfall zu verwenden, namentlich im 

Rahmen von Abwicklungen, alternativen Maßnahmen bei Insolvenz oder 

präventiven Maßnahmen. Der Schutz gedeckter Einlagen hängt nicht von der 

Vorrangstellung der Forderungen von Einlagensicherungssystemen ab, sondern wird 

vielmehr durch den obligatorischen Ausschluss vom Bail-in im Abwicklungsfall und 

durch die umgehende Erstattung durch das Einlagensicherungssystem im Falle der 

Nichtverfügbarkeit von Einlagen sichergestellt. Deshalb sollte der Rang von 

Einlagen in der gegenwärtigen Forderungsrangfolge geändert werden.  

(37a) Die Änderung der Rangfolge der Gläubiger verbessert nicht nur die 

Zugänglichkeit der Einlagensicherungssysteme und des einheitlichen 

Abwicklungsfonds anstatt die Nutzung öffentlicher Unterstützung, sondern ebnet 

auch den Weg für finanziell wirksamere Lösungen bei der Abwicklung von 

Finanzinstituten. Dies wiederum dürfte die Kosten für die Steuerzahler senken 

und eine effiziente Nutzung der verschiedenen Instrumente im Finanzökosystem 

der Union fördern. 

(38) Der Rang von Einlagen sollte vollständig harmonisiert werden, indem ein 

zweistufiger Ansatz eingeführt wird, bei dem ▌Einlagen von natürlichen Personen 

und Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen einen höheren 

Rang erhalten als erstattungsfähige Einlagen von großen Unternehmen und 

Zentral- und Regionalregierungen. Dieser mehrstufige Ansatz soll einem breiten 

Spektrum von Einlegern einen besseren Schutz bieten, der den einzigartigen 

Merkmalen ihrer Einlagen Rechnung trägt, und gleichzeitig Unternehmen, die 

nicht unter den derzeitigen Rahmen fallen, die Möglichkeit der Abwicklung 

eröffnet. Zugleich sollte die Inanspruchnahme von Einlagensicherungssystemen bei 

Abwicklungen, Insolvenzen und präventiven Maßnahmen weiterhin nur unter der 
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Voraussetzung möglich sein, dass die einschlägige Konditionalität eingehalten und 

insbesondere die Kostenoptimierungsprüfung („Least Cost Test“) bestanden wird. 

▌ 

(41) Die Änderungen an der Rangfolge von Einlagen ▌würden den Schutz gedeckter 

Einlagen bei Ausfall nicht beeinträchtigen, da dieser Schutz durch den 

obligatorischen Ausschluss gedeckter Einlagen von der Verlustabsorption im 

Abwicklungsfall und letztlich durch die Erstattung aus dem 

Einlagensicherungssystem im Falle der Nichtverfügbarkeit von Einlagen weiterhin 

gewährleistet wäre. 

(42) Abwicklungsfinanzierungsmechanismen können genutzt werden, um die Anwendung 

des Instruments der Unternehmensveräußerung oder des Brückeninstituts zu 

unterstützen, bei der Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten des in 

Abwicklung befindlichen Instituts auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen 

werden. In diesem Fall kann der Abwicklungsfinanzierungsmechanismus bei der 

anschließenden Liquidation des verbleibenden Teils des Instituts oder Unternehmens 

im regulären Insolvenzverfahren eine Forderung gegenüber dem Restinstitut oder 

Restunternehmen haben. Dies kann der Fall sein, wenn der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus im Zusammenhang mit Verlusten genutzt 

wird, die andernfalls von den Gläubigern zu tragen gewesen wären, insbesondere 

auch wenn er dabei genutzt wird, um Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu 

garantieren oder die Differenz zwischen den übertragenen Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten zu decken. Um sicherzustellen, dass die im Restinstitut oder 

Restunternehmen verbleibenden Anteilseigner und Gläubiger die Verluste des in 

Abwicklung befindlichen Instituts tatsächlich absorbieren und die Möglichkeit von 

Rückzahlungen an das abwicklungsspezifische Sicherheitsnetz im Insolvenzfall 

verbessern, sollten diese Forderungen des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 

gegenüber dem verbleibenden Teil des Instituts oder Unternehmens sowie 

Forderungen, die sich aus ordnungsgemäß getätigten angemessenen Ausgaben 

ergeben, bei der Insolvenz gegenüber den Forderungen aus Einlagen und gegenüber 

den Forderungen des Einlagensicherungssystems Vorrang genießen. Da 

Entschädigungen für Anteilseigner und Gläubiger im Rahmen von 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen aufgrund von Verstößen gegen die Regel, 

wonach kein Gläubiger schlechter gestellt werden darf als bei der Insolvenz, darauf 
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abzielen, Ergebnisse von Abwicklungsmaßnahmen zu kompensieren, sollten diese 

Entschädigungen keine Forderungen gegenüber diesen Mechanismen begründen.  

(43) Um ausreichende Flexibilität zu gewährleisten und Interventionen von 

Einlagensicherungssystemen zur Unterstützung der Nutzung der 

Abwicklungsinstrumente zu erleichtern, wenn diese ▌nötig sind, um Verluste für die 

Einleger zu verhindern, sollten bestimmte Aspekte der Nutzung von 

Einlagensicherungssystemen im Abwicklungsfall präzisiert werden. Insbesondere 

gilt es zu präzisieren, dass das Einlagensicherungssystem in bestimmten Fällen und 

unter klaren Bedingungen genutzt werden kann, um Übertragungsgeschäfte zu 

unterstützen, die Einlagen umfassen, einschließlich erstattungsfähiger Einlagen 

oberhalb der Deckungssumme des Einlagensicherungssystems, sowie Einlagen, die 

von der Erstattung durch ein Einlagensicherungssystem ausgenommen sind. Der 

Beitrag des Einlagensicherungssystems sollte darauf abzielen, den Fehlbetrag 

zwischen dem Wert der auf einen Erwerber oder ein Brückeninstitut übertragenen 

Vermögenswerte und dem Wert der übertragenen Einlagen zu decken. Muss der 

Erwerber im Zuge der Transaktion einen Beitrag leisten, um die Kapitalneutralität 

der Transaktion zu gewährleisten und seine Kapitalanforderungen weiterhin zu 

erfüllen, sollte es dem Einlagensicherungssystem ebenfalls gestattet sein, zu diesem 

Zweck einen Beitrag zu leisten. Die Unterstützung aus dem 

Einlagensicherungssystem für eine Abwicklungsmaßnahme sollte bar oder mit 

anderen Mitteln, etwa durch Garantien oder Verlustbeteilungsvereinbarungen, 

geleistet werden, die geeignet sind, die Auswirkungen der Unterstützung auf die 

verfügbaren Finanzmittel des Einlagensicherungssystems zu minimieren, und die es 

zugleich ermöglichen, dass der Beitrag des Einlagensicherungssystems seinen Zweck 

erfüllt. 

(44) Der Beitrag des Einlagensicherungssystems im Abwicklungsfall sollte bestimmten 

Grenzen unterliegen. Erstens sollte sichergestellt werden, dass die Verluste, die das 

Einlagensicherungssystem infolge einer Intervention im Abwicklungsfall zu tragen 

haben könnte, nicht höher sind als die Verluste, die das Einlagensicherungssystem im 

Insolvenzfall zu trägen hätte, wenn es gedeckte Einleger entschädigen und in deren 

Ansprüche auf die Vermögenswerte des Instituts eintreten würde. Dieser Betrag 

sollte auf Basis der Kostenoptimierungsprüfung nach den Kriterien und der Methode 

der Richtlinie 2014/49/EU ermittelt werden, unter Berücksichtigung aller 
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relevanten Faktoren, einschließlich des Zeitwerts des Geldes und der 

Verzögerungen bei der Wiedereinziehung von Mitteln in Insolvenzverfahren. 

Diese Kriterien und diese Methode sollten auch herangezogen werden, wenn bei der 

nachträglichen Bewertung der Einhaltung der Regel, wonach kein Gläubiger 

schlechter gestellt werden darf als bei der Insolvenz, und einer dem 

Einlagensicherungssystem gegebenenfalls zustehenden Entschädigung ermittelt wird, 

welche Behandlung das Einlagensicherungssystem erfahren hätte, wenn das Institut 

in ein reguläres Insolvenzverfahren eingetreten wäre. Zweitens sollte der Beitrag des 

Einlagensicherungssystems zur Deckung der Differenz zwischen den auf einen 

Käufer oder ein Brückeninstitut zu übertragenden Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten nicht höher sein als die Differenz zwischen den übertragenen 

Vermögenswerten und den übertragenen Einlagen und Verbindlichkeiten, die im 

Insolvenzfall denselben oder einen höheren Rang hätten als diese Einlagen. So wäre 

sichergestellt, dass der Beitrag des Einlagensicherungssystems einzig zu dem Zweck 

verwendet wird, gegebenenfalls Verluste für die Einleger zu vermeiden, nicht jedoch 

um Gläubiger zu schützen, die im Insolvenzfall gegenüber Einlagen nachrangig 

wären. Unterdessen sollte die Summe aus dem Beitrag des 

Einlagensicherungssystems zur Deckung der Differenz zwischen Vermögenswerten 

und Verbindlichkeiten und dem Beitrag des Einlagensicherungssystems zu den 

Eigenmitteln des übernehmenden Unternehmens nicht über die Kosten hinausgehen, 

die laut Kostenoptimierungsprüfung für die Entschädigung gedeckter Einleger 

entstehen würden. 

(45) Es sollte festgelegt werden, dass das Einlagensicherungssystem im Abwicklungsfall 

nur dann zu einer Übertragung anderer Verbindlichkeiten als gedeckter Einlagen 

beitragen darf, wenn die Abwicklungsbehörde zu dem Schluss gelangt, dass andere 

Einlagen als gedeckte Einlagen weder in den Bail-in einbezogen werden noch bei 

dem verbleibenden Teil des in Abwicklung befindlichen Institutes belassen werden 

können, der liquidiert wird. Insbesondere sollte die Abwicklungsbehörde die 

Möglichkeit haben, diese Einlagen von der Verlustzuweisung auszunehmen, wenn 

diese Ausnahme unbedingt erforderlich und verhältnismäßig ist, um die Kontinuität 

der kritischen Funktionen und Kerngeschäftsbereiche zu wahren, oder wenn sie 

erforderlich ist, um eine breite Ansteckung und finanzielle Instabilität zu vermeiden, 

die eine schwere Störung der Wirtschaft der Union oder eines Mitgliedstaats 
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verursachen könnten. Dieselben Gründe sollten maßgeblich dafür sein, ob bail-in-

fähige Verbindlichkeiten, die gegenüber Einlagen nachrangig sind, in die 

Übertragung auf einen Erwerber oder ein Brückeninstitut einbezogen werden. In 

diesem Fall sollte die Übertragung dieser bail-in-fähigen Verbindlichkeiten nicht 

durch den Beitrag des Einlagensicherungssystems unterstützt werden. Falls eine 

finanzielle Unterstützung für die Übertragung dieser bail-in-fähigen 

Verbindlichkeiten benötigt wird, sollte diese Unterstützung über den 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus bereitgestellt werden. 

(46) Angesichts der Möglichkeit, Einlagensicherungssysteme im Abwicklungsfall zu 

nutzen, gilt es genauer festzulegen, wie der Beitrag des Einlagensicherungssystems 

bei der Berechnung der Anforderungen für den Zugang zu 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen angerechnet werden kann. Wenn der 

Beitrag, den die Anteilseigner und Gläubiger des in Abwicklung befindlichen 

Instituts durch Kürzungen, Herabschreibungen oder Umwandlungen ihrer 

Verbindlichkeiten geleistet haben, zusammen mit dem Beitrag des 

Einlagensicherungssystems mindestens 8 % der gesamten Verbindlichkeiten des 

Instituts einschließlich Eigenmittel ausmacht, sollte das Institut den 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus in Anspruch nehmen und darüber weitere 

Finanzmittel erhalten können, wenn dies erforderlich ist, um eine wirksame 

Abwicklung gemäß den Abwicklungszielen sicherzustellen. Sind diese Bedingungen 

erfüllt, sollte der Beitrag des Einlagensicherungssystems auf den Betrag begrenzt 

werden, der notwendig ist, um den Zugang zum 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zu ermöglichen, es sei denn, der durch den 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus beigetragene Betrag überschreitet die 

Grenze von 5 % der Gesamtverbindlichkeiten, einschließlich Eigenmittel, dann 

sollte der Beitrag des Einlagensicherungssystems proportional zum 

überschüssigen Betrag sein. Um sicherzustellen, dass die Abwicklung weiterhin 

vorwiegend aus internen Ressourcen des Instituts finanziert wird, und um 

Wettbewerbsverzerrungen zu minimieren, sollte die Möglichkeit, den Beitrag des 

Einlagensicherungssystems zu nutzen, um den Zugang zu 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen sicherzustellen, jenen Instituten vorbehalten 

sein, für die der Abwicklungsplan oder der Gruppenabwicklungsplan bei Ausfall 

keine geordnete Abwicklung vorsieht, da die von den Abwicklungsbehörden für 
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diese Institute festgesetzte MREL in einer Höhe festgelegt wurde, die sowohl die 

Verlustabsorptions- als auch die Rekapitalisierungsbeträge beinhaltet. Die 

Möglichkeit, den Beitrag des Einlagensicherungssystems zu nutzen, um den 

Zugang zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen sicherzustellen, sollte 

außerdem nur für Institute mit einer Mindestaufzeichnung der Einhaltung der 

MREL verfügbar sein. 

(47) Da die EBA die Aufgabe hat, die Konvergenz der behördlichen Praktiken zu fördern, 

sollte die EBA die Gestaltung und Umsetzung der Bewertungen der 

Abwicklungsfähigkeit von Instituten und Gruppen sowie die Maßnahmen und 

Vorbereitungen der Abwicklungsbehörden beobachten und darüber Bericht erstatten, 

um eine wirksame Umsetzung der Abwicklungsinstrumente und -befugnisse 

sicherzustellen. In diesen Berichten sollte die EBA auch bewerten, wie transparent 

die von den Abwicklungsbehörden ergriffenen Maßnahmen für die einschlägigen 

externen Interessenträger sind und inwieweit sie zur Abwicklungsvorsorge und zur 

Abwicklungsfähigkeit der Institute beitragen. Darüber hinaus sollte die EBA darüber 

Bericht erstatten, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten mit Blick auf Schuldtitel, 

die nach der Richtlinie 2014/59/EU bei der MREL berücksichtigungsfähig sind, zum 

Schutz von Kleinanlegern ergriffen haben, und sollte etwaige Auswirkungen auf 

grenzüberschreitende Geschäfte vergleichen und bewerten. Der Anwendungsbereich 

der bestehenden technischen Regulierungsstandards für die Schätzung der 

zusätzlichen Eigenmittelanforderungen und der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung für Abwicklungseinheiten sollte auf Unternehmen 

ausgeweitet werden, die nicht als Abwicklungseinheiten bestimmt wurden, falls diese 

Anforderungen nicht auf derselben Grundlage festgelegt wurden wie die MREL. Im 

jährlichen Bericht über die MREL sollte die EBA bewerten, wie die 

Abwicklungsbehörden die neuen Vorschriften über die Kalibrierung der MREL für 

Übertragungsstrategien umsetzen. Im Rahmen ihrer Aufgabe, zur Sicherstellung 

einer kohärenten und koordinierten Krisenbewältigungs- und Abwicklungsregelung 

in der Union beizutragen, sollte die EBA Krisensimulationsübungen koordinieren 

und beaufsichtigen. Diese Simulationen sollten die Koordinierung und 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, den Abwicklungsbehörden 

und den Einlagensicherungssystemen während der Verschlechterung der Finanzlage 

von Instituten und Unternehmen zum Gegenstand haben und die Anwendung der 
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verfügbaren Instrumente bei der Sanierungs- und Abwicklungsplanung, bei 

Frühinterventionen und bei der Abwicklung in ihrer Gesamtheit testen. Betrachtet 

werden sollte dabei insbesondere die grenzüberschreitende Dimension der 

Interaktionen zwischen den einschlägigen Behörden und der Anwendung der 

verfügbaren Instrumente und Befugnisse. Falls relevant, sollten diese 

Krisensimulationen auch der Annahme und Umsetzung von Abwicklungskonzepten 

innerhalb der Bankenunion gemäß der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 Rechnung 

tragen. 

(48) Eine Folgenabschätzung von hoher Qualität ist für die Ausarbeitung solider 

faktengestützter Gesetzgebungsvorschläge von zentraler Bedeutung, und im 

Gesetzgebungsverfahren sind Fakten und Daten als Entscheidungsgrundlage 

unverzichtbar. Aus diesem Grund sollten die Abwicklungsbehörden, die zuständigen 

Behörden, der Einheitliche Abwicklungsausschuss, die EZB und die anderen 

Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken sowie die EBA der 

Kommission auf Verlangen sämtliche Informationen zur Verfügung stellen, die sie 

für ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der Politikgestaltung, insbesondere auch 

für die Ausarbeitung von Folgenabschätzungen sowie die Ausarbeitung und 

Aushandlung von Gesetzgebungsvorschlägen, benötigt.  

(49) Die Richtlinie 2014/59/EU sollte daher entsprechend geändert werden. 

(50) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich den Sanierungs- und Abwicklungsrahmen für 

Institute und Unternehmen wirksamer und effizienter zu gestalten, wegen der 

Risiken, die von unterschiedlichen nationalen Ansätzen für die Integrität des 

Binnenmarkts ausgehen könnten, von den Mitgliedstaaten allein nicht in 

ausreichendem Umfang verwirklicht werden können, sondern besser auf 

Unionsebene zu verwirklichen sind, indem auf Unionsebene bereits festgelegte 

Vorschriften geändert werden, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus – 
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2014/59/EU 

Die Richtlinie 2014/59/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Die folgende Nummer 29a wird eingefügt: 

„29a. ‚alternative Maßnahme des privaten Sektors‘: jede Unterstützung, die nicht 

als außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

einzustufen ist;“ 

b) Nummer 35 erhält folgende Fassung: 

„35. ‚kritische Funktionen‘: Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Geschäfte, deren 

Einstellung aufgrund der Größe, des Marktanteils, der externen und internen 

Verflechtungen, der Komplexität oder der grenzüberschreitenden Tätigkeiten 

eines Instituts oder einer Gruppe wahrscheinlich in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten die Unterbrechung von für die Realwirtschaft wesentlichen 

Dienstleistungen oder eine Störung der Finanzstabilität auf nationaler Ebene oder 

gegebenenfalls auf regionaler Ebene zur Folge hat, besonders mit Blick auf die 

Substituierbarkeit dieser Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Geschäfte. Für die 

Zwecke dieser Nummer wird die regionale Ebene unter Bezugnahme auf die 

Gebietseinheit bewertet, die den Gebietseinheiten der Ebene 1 der gemeinsame 

Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS-Ebene 1) im Sinne 

der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des 

Rates* entspricht, oder Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 2, wenn eine 

erhebliche Störung der Dienstleistungen auf NUTS-Ebene 2 ein erhebliches 

Risiko einer Systemkrise auf nationaler Ebene mit sich bringt; 

________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen 

Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 

154 vom 21.6.2003, S. 1)“ 
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c) Nummer 71 erhält folgende Fassung: 

„71. ‚bail-in-fähige Verbindlichkeiten‘: die Verbindlichkeiten, einschließlich der 

zu buchmäßigen Rückstellungen führenden Verbindlichkeiten, und andere 

Kapitalinstrumente als solche des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 

Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals eines in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens, die nicht aufgrund 

von Artikel 44 Absatz 2 vom Anwendungsbereich des Bail-in-Instruments 

ausgenommen sind;“ 

d) Die folgenden Nummern 83d und 83e werden eingefügt: 

„83d. ‚Nicht-EU-G-SRI‘: ein Nicht-EU-G-SRI im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 134 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

83e. ‚G-SRI-Einheit‘: eine G-SRI-Einheit im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 136 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;“ 

e) Folgende Nummer 93a wird eingefügt: 

„93a. ‚Einlage‘ für die Zwecke von Artikel 108 und 109 eine Einlage im Sinne 

von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 der Richtlinie 2014/49/EU;“ 

2. In Artikel 5 erhalten die Absätze 2, 3 und 4 folgende Fassung: 

„(2) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute ihre Sanierungspläne 

mindestens jährlich oder nach einer Änderung der Rechts- oder Organisationsstruktur 

des Instituts, seiner Geschäftstätigkeit oder seiner Finanzlage, die sich wesentlich auf 

den Sanierungsplan auswirken könnte oder eine wesentliche Änderung des 

Sanierungsplans erforderlich macht, aktualisieren. Die zuständigen Behörden können 

von Instituten verlangen, dass sie ihre Sanierungspläne häufiger aktualisieren.  

Kommt es in den 12 Monaten nach der letzten jährlichen Aktualisierung des 

Sanierungsplans nicht zu Änderungen im Sinne von Unterabsatz 1, können die 

zuständigen Behörden bis zum darauffolgenden Zwölfmonatszeitraum ausnahmsweise 

von der Verpflichtung zur Aktualisierung des Sanierungsplans absehen. Eine solche 

Befreiung darf nicht für mehr als zwei aufeinanderfolgende Zwölfmonatszeiträume 

gewährt werden. 

(3) In den Sanierungsplänen darf nicht von der Möglichkeit des Zugangs zu oder des 

Erhalts von einer der folgenden Unterstützungen ausgegangen werden: 
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a) einer außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln; 

b) einer Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank; 

c) einer Liquiditätshilfe der Zentralbank auf der Grundlage nicht standardisierter 

Bedingungen in Bezug auf Besicherung, Laufzeit oder Zinssätze. 

(4) In Sanierungsplänen wird gegebenenfalls analysiert, wie und wann ein Institut unter 

den in dem Plan genannten Voraussetzungen die Nutzung von Zentralbankfazilitäten 

beantragen kann, die nicht gemäß Absatz 3 vom Anwendungsbereich des 

Sanierungsplans ausgenommen sind, und es werden die Vermögenswerte aufgezeigt, 

die voraussichtlich als Sicherheiten dienen können. 

3. In Artikel 6 erhält Absatz 5 folgende Fassung: 

„(5) Gelangt die zuständige Behörde zu der Einschätzung, dass der Sanierungsplan 

wesentliche Unzulänglichkeiten aufweist oder dass seiner Durchführung wesentliche 

Hindernisse entgegenstehen, teilt sie dem Institut oder dem Mutterunternehmen der 

Gruppe ihre Bewertungsergebnisse mit und fordert das Institut auf, innerhalb einer Frist 

von drei Monaten, die mit Genehmigung der Behörden um einen weiteren Monat 

verlängert werden kann, einen überarbeiteten Plan vorzulegen, in dem dargelegt wird, 

wie diese Unzulänglichkeiten bzw. Hindernisse beseitigt werden.“ 

4. In Artikel 8 Absatz 2 erhält Unterabsatz 3 folgende Fassung: 

„Die EBA kann die zuständigen Behörden auf Antrag einer zuständigen Behörde nach 

Maßgabe von Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

dabei unterstützen, eine gemeinsame Entscheidung herbeizuführen.“ 

5. ▌Artikel 10 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

  

 i) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

 

„aa) gegebenenfalls eine ausführliche Beschreibung der Gründe für die 

Feststellung, dass ein Institut als Abwicklungseinheit einzustufen ist, 

einschließlich einer Erläuterung, wie die Abwicklungsbehörde zu dem Schluss 

gelangt ist, dass das Institut keine kritischen Funktionen wahrnimmt;“ 
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ii) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

 

„ja) eine Beschreibung, wie die in Artikel 31 festgelegten Abwicklungsziele 

durch die verschiedenen Abwicklungsstrategien am besten erreicht werden 

könnten;“ 

 

iii) Folgender Buchstabe wird eingefügt:  

 

„pa) eine ausführliche und quantifizierte Liste der gedeckten Einlagen und 

erstattungsfähigen Einlagen von natürlichen Personen und 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen;“  

b) der folgende Absatz 8a wird eingefügt: 

„(8a) Die Abwicklungsbehörden beschließen keine Abwicklungspläne, wenn 

Insolvenzverfahren in Bezug auf ein Unternehmen nach geltendem nationalen Recht 

gemäß Artikel 32b eingeleitet wurden oder Artikel 37 Absatz 6 Anwendung findet.“ 

c) Absatz 9 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA übermittelt der Kommission diese überarbeiteten Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie].“ 

6. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden folgende Unterabsätze 3 und 4 angefügt: 

„Die Maßnahmen, die in Bezug auf die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 

Tochterunternehmen zu ergreifen sind, bei denen es sich nicht um 

Abwicklungseinheiten handelt, können von den Abwicklungsbehörden nach 

einem vereinfachten Ansatz festgelegt werden, wenn sich dieser Ansatz nicht 

negativ auf die Abwicklungsfähigkeit der Gruppe auswirkt, wobei die Größe des 

Tochterunternehmens, sein Risikoprofil, das Fehlen kritischer Funktionen und die 

Gruppenabwicklungsstrategie zu berücksichtigen sind. 

Im Gruppenabwicklungsplan wird festgelegt, ob Unternehmen einer 

Abwicklungsgruppe, bei denen es sich nicht um die Abwicklungseinheit 

handelt, als Liquidationseinheiten einzustufen sind. Unbeschadet anderer 
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Faktoren, die von den Abwicklungsbehörden als relevant erachtet werden 

könnten, dürfen Unternehmen, die kritische Funktionen wahrnehmen, nicht 

als Liquidationseinheiten eingestuft werden.“ 

aa) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Gruppenabwicklungsplan wird auf der Grundlage der in Artikel 10 

niedergelegten Anforderungen und der nach Artikel 11 vorgelegten 

Informationen erstellt.“ 

ab) In Absatz 3 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„-aa) ist eine ausführliche Beschreibung der Gründe für die Feststellung 

enthalten, dass ein Unternehmen der Gruppe im Sinne von Absatz 1 

Buchstaben a bis d als Abwicklungseinheit einzustufen ist, einschließlich 

einer Erläuterung, wie die Abwicklungsbehörde zu dem Schluss gelangt ist, 

dass das Institut keine kritischen Funktionen wahrnimmt, und wie der Anteil 

seines Gesamtrisikobetrags und seiner operativen Erträge am 

Gesamtrisikobetrag und den operativen Erträgen der Gruppe sowie die 

Verschuldungsquote des Unternehmens der Gruppe im Rahmen der Gruppe 

berücksichtigt wurden; 

b) Folgender Absatz 5a wird eingefügt: 

„(5a) Die Abwicklungsbehörden beschließen keine Abwicklungspläne, wenn 

Insolvenzverfahren in Bezug auf ein Unternehmen nach geltendem nationalen 

Recht gemäß Artikel 32b eingeleitet wurden oder Artikel 37 Absatz 6 

Anwendung findet.“ 

7. In Artikel 13 Absatz 4 erhält Unterabsatz 4 folgende Fassung: 

„Die EBA kann die Abwicklungsbehörden auf Antrag einer Abwicklungsbehörde nach 

Maßgabe von Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

dabei unterstützen, eine gemeinsame Entscheidung herbeizuführen.“ 

8. In Artikel 15 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Die EBA überwacht die Ausarbeitung interner Grundsätze für die in diesem Artikel 

und in Artikel 16 vorgesehenen Bewertungen der Abwicklungsfähigkeit von Instituten 

oder Gruppen durch die Abwicklungsbehörden und deren Umsetzung. Die EBA 

erstattet der Kommission bis zum ... [PO: Bitte Datum einfügen = 2 Jahre nach 
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Inkrafttreten dieser Richtlinie] Bericht über die bestehenden Praktiken bei 

Abwicklungsfähigkeitsbewertungen sowie etwaige Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten und wacht gegebenenfalls darüber, dass etwaige in diesem Bericht 

enthaltene Empfehlungen umgesetzt werden. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Bericht enthält mindestens Folgendes: 

a) eine Bewertung der von den Abwicklungsbehörden entwickelten Methoden für 

die Durchführung von Bewertungen der Abwicklungsfähigkeit, in der 

insbesondere auch etwaige Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

aufgezeigt werden; 

b) eine Bewertung der Testkapazitäten, die die Abwicklungsbehörden benötigen, 

um eine wirksame Umsetzung der Abwicklungsstrategie sicherzustellen; 

c) das Maß an Transparenz gegenüber den einschlägigen Interessenträgern in 

Bezug auf die Methoden der Abwicklungsbehörden für die Durchführung von 

Bewertungen der Abwicklungsfähigkeit und deren Ergebnisse.“ 

9. In Artikel 16a wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Muss ein Unternehmen die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht auf 

derselben Basis erfüllen wie die in den Artikeln 45c und 45d genannten Anforderungen, 

so wenden die Abwicklungsbehörden die Absätze 1 bis 6 dieses Artikels auf Basis der 

nach der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1118 der Kommission* berechneten 

Schätzung der kombinierten Kapitalpufferanforderung an. Es gilt Artikel 128 Absatz 4 

der Richtlinie 2013/36/EU. 

Die Abwicklungsbehörde bezieht die in Unterabsatz 1 genannte Schätzung der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung in die Entscheidung zur Festlegung der in den 

Artikeln 45c und 45d genannten Anforderungen ein. Das Unternehmen macht die 

Schätzung der kombinierten Kapitalpufferanforderung zusammen mit den in Artikel 45i 

Absatz 3 genannten Informationen öffentlich zugänglich. 

______________________________ 

* Delegierte Verordnung (EU) 2021/1118 der Kommission vom 26. März 2021 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Methode zur Abschätzung 

der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
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Parlaments und des Rates und der kombinierten Kapitalpufferanforderung für 

Abwicklungseinheiten auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe, 

sofern die Abwicklungsgruppe nicht selbst den Anforderungen nach jener Richtlinie 

unterliegt (ABl. L 241 vom 8.7.2021, S. 1). 

10. ▌Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz 3 angefügt: 

„Werden die Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit durch die von dem 

Unternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen effektiv abgebaut oder beseitigt, trifft die 

Abwicklungsbehörde nach Anhörung der zuständigen Behörde eine Entscheidung. In 

dieser Entscheidung wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen 

die Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit effektiv abbauen oder beseitigen, und 

wird das Unternehmen verpflichtet, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(8a) Die Abwicklungsbehörde veröffentlicht am Ende jedes 

Abwicklungsplanungszyklus eine anonymisierte Liste, in der in aggregierter Form 

alle ermittelten wesentlichen Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit, und 

einschlägige Maßnahmen zu deren Beseitigung dargestellt sind. Die 

Vertraulichkeitsbestimmungen nach Artikel 84 der vorliegenden Richtlinie finden 

Anwendung. “; 

11. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde unterrichtet die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde, die EBA, die für die Tochterunternehmen 

zuständigen Abwicklungsbehörden sowie die Abwicklungsbehörden der 

Hoheitsgebiete, in denen sich bedeutende Zweigstellen befinden – soweit dies für 

die bedeutende Zweigstelle von Belang ist – über jede von dem 

Unionsmutterunternehmen vorgeschlagene Maßnahme. Die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde und die für die Tochterunternehmen 

zuständigen Abwicklungsbehörden unternehmen nach Anhörung der zuständigen 

Behörden und der Abwicklungsbehörden der Hoheitsgebiete, in denen sich 

bedeutende Zweigstellen befinden, alles in ihrer Macht Stehende, um bezüglich 
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der Ermittlung der wesentlichen Hindernisse und erforderlichenfalls der 

Bewertung der von dem Unionsmutterunternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen 

sowie der von den Behörden zum Abbau bzw. zur Beseitigung der bestehenden 

wesentlichen Hindernisse verlangten Maßnahmen im Rahmen des 

Abwicklungskollegiums zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen, die 

den möglichen Auswirkungen der Maßnahmen in allen Mitgliedstaaten, in denen 

die Gruppe tätig ist, Rechnung trägt.“ 

b) Absatz 9 erhält folgende Fassung:  

„(9) Liegt keine gemeinsame Entscheidung darüber vor, eine der in Artikel 17 

Absatz 5 Buchstabe g, h oder k genannten Maßnahmen zu ergreifen, kann die 

EBA auf Ersuchen einer Abwicklungsbehörde nach Absatz 6, 6a oder 7 des 

vorliegenden Artikels die Abwicklungsbehörden im Einklang mit Artikel 19 

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 dabei unterstützen, eine Einigung 

zu erzielen.“ 

12. Die Artikel 27 und 28 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 27 

Frühinterventionsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden umgehend 

Frühinterventionsmaßnahmen prüfen und diese erforderlichenfalls anwenden, wenn 

ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genanntes Institut oder Unternehmen 

eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:  

a) das Institut oder Unternehmen erfüllt die in Artikel 102 der Richtlinie 

2013/36/EU oder in Artikel 38 der Richtlinie (EU) 2019/2034 genannten 

Voraussetzungen oder die zuständige Behörde hat festgestellt, dass die von 

dem Institut oder Unternehmen angewandten Regelungen, Strategien, 

Verfahren und Mechanismen sowie die Eigenmittel und Liquidität dieses 

Instituts oder Unternehmens kein solides Risikomanagement und keine solide 

Risikoabdeckung gewährleisten, und einer der folgenden Sachverhalte trifft zu:  

i) das Institut oder Unternehmen hat die von der zuständigen Behörde 

verlangten Abhilfemaßnahmen, einschließlich der in Artikel 104 der 
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Richtlinie 2013/36/EU oder in Artikel 49 der Richtlinie (EU) 2019/2034 

genannten Maßnahmen, nicht ergriffen;  

ii) die zuständige Behörde hält andere Abhilfemaßnahmen als 

Frühinterventionsmaßnahmen für nicht ausreichend, um die ▌Probleme 

anzugehen; 

b) das Institut oder Unternehmen verstößt gegen die Anforderungen des Titels II 

der Richtlinie 2014/65/EU, der Artikel 3 bis 7, 14 bis 17 oder 24, 25 und 26 der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder der Artikel 45e oder 45f dieser Richtlinie 

oder wird in den auf die Bewertung durch die zuständige Behörde folgenden 

zwölf Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die genannten 

Anforderungen verstoßen. 

Die zuständige Behörde kann, wenn sich die Bedingungen erheblich verschlechtern, 

widrige Umstände eintreten oder neue Informationen über ein Unternehmen bekannt 

werden, die in Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer ii genannte Bedingung für erfüllt 

befinden, ohne zuvor andere Abhilfemaßnahmen ergriffen und insbesondere die in 

Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU oder in Artikel 39 der 

Verordnung (EU) 2019/2034 genannten Befugnisse ausgeübt zu haben. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden gemäß der Richtlinie 

2014/65/EU oder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder gegebenenfalls die 

Abwicklungsbehörde die zuständige Behörde unverzüglich über den Verstoß oder den 

wahrscheinlichen Verstoß unterrichten.  

(1a) Für die Zwecke von Absatz 1 müssen Frühinterventionsmaßnahmen Folgendes 

beinhalten: 

a) die Aufforderung des Leitungsorgans des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c 

oder d genannten Instituts oder Unternehmens zu einer der folgende 

Handlungen: 

i) Umsetzung einer oder mehrerer der im Sanierungsplan vorgesehenen 

Regelungen oder Maßnahmen;  

ii) Aktualisierung des Sanierungsplans nach Artikel 5 Absatz 2, wenn sich 

die Umstände, die zu der Frühintervention geführt haben, von den 
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Annahmen im ursprünglichen Sanierungsplan unterscheiden, und 

Umsetzung einer oder mehrerer der im aktualisierten Sanierungsplan 

vorgesehenen Regelungen oder Maßnahmen innerhalb eines bestimmten 

Zeitrahmens;  

b) die Aufforderung des Leitungsorgans des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c 

oder d genannten Instituts oder Unternehmens, eine Versammlung der 

Anteilseigner des Instituts oder Unternehmens einzuberufen, oder — falls das 

Leitungsorgan dieser Aufforderung nicht nachkommt — die direkte 

Einberufung einer solchen Versammlung sowie in beiden Fällen die Festlegung 

der Tagesordnung und die Vorgabe, dass den Anteilseignern bestimmte 

Vorlagen zur Beschlussfassung unterbreitet werden müssen;  

c) die Aufforderung an das Leitungsorgan des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, 

c oder d genannten Instituts oder Unternehmens, gegebenenfalls gemäß dem 

Sanierungsplan einen Aktionsplan für Verhandlungen mit einigen oder allen 

Gläubigern des Instituts über eine Umschuldung zu erstellen;  

d) die Aufforderung, die Rechtsstruktur des Instituts zu verändern; 

e) die Aufforderung, die Gesamtheit oder einzelne Mitglieder der 

Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans des in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens nach Artikel 28 

zu entlassen oder abzulösen; 

f) die Bestellung eines oder mehrerer vorläufiger Verwalter für das in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannte Institut oder Unternehmen gemäß 

Artikel 29.  

fa) die Aufforderung an das Leitungsorgan des Unternehmens, einen Plan zu 

erstellen, den das Unternehmen umsetzen kann, falls das zuständige Organ 

des Unternehmens beschließt, die freiwillige Liquidation des Unternehmens 

einzuleiten.  

(2) Die zuständigen Behörden wählen die Frühinterventionsmaßnahmen rechtzeitig 

danach aus, was mit Blick auf das verfolgte Ziel verhältnismäßig ist, wobei sie neben 

anderen einschlägigen Informationen berücksichtigen, wie schwer der Verstoß bzw. der 

wahrscheinliche Verstoß wiegt und wie schnell sich die Finanzlage des in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens verschlechtert.  
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(3) Für jede der in Absatz 1a genannten Maßnahmen setzen die zuständigen Behörden 

eine Frist, die angemessen ist, um die betreffende Maßnahme abschließen zu können, 

und die es der zuständigen Behörde ermöglicht, die Wirksamkeit der betreffenden 

Maßnahme zu bewerten.  

Die Bewertung der Maßnahme wird unmittelbar nach Ablauf der Frist durchgeführt 

und der Abwicklungsbehörde mitgeteilt. Kommt die Bewertung zu dem Schluss, dass 

die Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt wurden oder nicht wirksam sind, nimmt 

die zuständige Behörde nach Konsultation der Abwicklungsbehörde eine Bewertung 

der in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a genannten Bedingung vor. 

(4) Die EBA gibt bis zum ... [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen = 12 

Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards heraus, um die übereinstimmende Anwendung von 

Auslösebedingungen für die Anwendung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Maßnahmen zu fördern. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen.“ 

Artikel 28 

Ablösung der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans 

Für die Zwecke von Artikel 27 Absatz 1a Buchstabe e stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass die Gesamtheit oder einzelne Mitglieder der neuen Geschäftsleitung oder des 

neuen Leitungsorgans im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht 

bestellt werden und diese Bestellung der Genehmigung oder Einwilligung der 

zuständigen Behörde unterliegt.“ 

13. Artikel 29 wird wie folgt geändert:  

a) Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung:  

„(1) Für die Zwecke von Artikel 27 Absatz 1a Buchstabe f stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden – auf der Grundlage 

dessen, was unter den jeweiligen Umständen verhältnismäßig ist – einen 

vorläufigen Verwalter bestellen können, der 
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a) entweder das Leitungsorgan des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c 

oder d genannten Instituts oder Unternehmens vorübergehend ablöst; 

b) oder vorübergehend mit dem Leitungsorgan des in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens 

zusammenarbeitet.  

Zum Zeitpunkt der Bestellung des vorläufigen Verwalters gibt die zuständige 

Behörde ihre Entscheidung für Option a oder b bekannt.  

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b gibt die zuständige Behörde zum 

Zeitpunkt der Bestellung des vorläufigen Verwalters außerdem die Funktion, die 

Aufgaben und die Befugnisse dieses Verwalters bekannt sowie etwaige 

Verpflichtungen des Leitungsorgans des Instituts oder Unternehmens, ihn 

anzuhören oder seine Einwilligung einzuholen, bevor es bestimmte Beschlüsse 

fasst oder Maßnahmen ergreift.  

Die Mitgliedstaaten verpflichten die zuständige Behörde, die Bestellung eines 

vorläufigen Verwalters öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, der vorläufige 

Verwalter ist nicht befugt, das in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d 

genannte Institut oder Unternehmen zu vertreten oder Entscheidungen in seinem 

Namen zu treffen.  

Die Mitgliedstaaten stellen darüber hinaus sicher, dass jeder vorläufige Verwalter 

die Anforderungen des Artikels 91 Absätze 1, 2 und 8 der Richtlinie 2013/36/EU 

erfüllt. Die von den zuständigen Behörden vorgenommene Bewertung, ob der 

vorläufige Verwalter diese Anforderungen erfüllt, ist integraler Bestandteil der 

Entscheidung über die Bestellung dieses vorläufigen Verwalters.  

(2) Die zuständige Behörde gibt die Befugnisse des vorläufigen Verwalters zum 

Zeitpunkt seiner Bestellung auf der Grundlage dessen, was den jeweiligen 

Umständen angemessen ist, bekannt. Diese Befugnisse können einige oder 

sämtliche Befugnisse umfassen, über die das Leitungsorgan des in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens gemäß 

dessen Satzung und aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften verfügt, unter 

anderem die Befugnis, einige oder sämtliche Verwaltungsfunktionen des 

Leitungsorgans des Instituts oder des Unternehmens auszuüben. Die Befugnisse 

des vorläufigen Verwalters in Bezug auf das Institut oder das Unternehmen 
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müssen dem geltenden Gesellschaftsrecht entsprechen. Diese Befugnisse können 

von der zuständigen Behörde angepasst werden, wenn sich die Umstände 

ändern. 

(3) Die zuständige Behörde gibt zum Zeitpunkt der Bestellung die Rolle und die 

Funktionen des vorläufigen Verwalters bekannt. Zu dieser Rolle und diesen 

Funktionen kann es unter anderem gehören,  

a) die Finanzlage des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten 

Instituts oder Unternehmens zu ermitteln;  

b) die Geschäfte oder einen Teil der Geschäfte des in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens zu führen, 

um dessen Finanzlage zu sichern oder wiederherzustellen;  

c) Maßnahmen zu ergreifen, mit denen eine solide, umsichtige Leitung der 

Geschäfte des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten 

Instituts oder Unternehmens wiederhergestellt werden soll.  

Die zuständige Behörde gibt zum Zeitpunkt der Bestellung des vorläufigen 

Verwalters etwaige Beschränkungen seiner Rolle und Funktionen bekannt.“  

b) In Absatz 5 erhält Unterabsatz 2 folgende Fassung: 

„In jedem Fall kann der vorläufige Verwalter die Befugnis, eine Versammlung der 

Anteilseigner des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts 

oder Unternehmens einzuberufen und die Tagesordnung dafür festzulegen, nur 

mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Behörde ausüben.“ 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Auf Verlangen der zuständigen Behörde erstattet der vorläufige Verwalter in 

von der zuständigen Behörde festzulegenden Abständen, mindestens einmal nach 

Ablauf der ersten sechs Monate und in jeden Fall zum Ende seines Mandats über 

die Finanzlage des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts 

oder Unternehmens sowie über die im Zuge seiner Bestellung unternommenen 

Handlungen Bericht.“ 

ca) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
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„(7) Der vorläufige Verwalter wird für maximal ein Jahr ernannt. Dieser 

Zeitraum kann einmal ausnahmsweise verlängert werden, wenn die 

Voraussetzungen für die Bestellung des vorläufigen Verwalters nach wie vor 

gegeben sind. Die zuständige Behörde ist dafür verantwortlich, festzustellen, ob 

diese Voraussetzungen gegeben sind und eine solche Entscheidung gegenüber 

den Anteilseignern zu begründen.“ 

14. Artikel 30 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Koordinierung der Frühinterventionsmaßnahmen im Falle von Gruppen“ 

b) Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Sind in Bezug auf ein Unionsmutterunternehmen die Voraussetzungen für die 

Verhängung von Frühinterventionsmaßnahmen nach Artikel 27 erfüllt, 

unterrichtet die konsolidierende Aufsichtsbehörde die EBA und hört die anderen 

zuständigen Behörden innerhalb des Aufsichtskollegiums an, bevor sie eine 

Frühinterventionsmaßnahme beschließt.  

(2) Nach der in Absatz 1 genannten Unterrichtung und Anhörung entscheidet die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde, ob in Bezug auf das betreffende 

Unionsmutterunternehmen Frühinterventionsmaßnahmen nach Artikel 27 zu 

treffen sind, und berücksichtigt dabei die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf 

die Unternehmen der Gruppe in anderen Mitgliedstaaten. Die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde unterrichtet die EBA und die anderen zuständigen Behörden 

innerhalb des Aufsichtskollegiums über diese Entscheidung.  

(3) Sind in Bezug auf ein Tochterunternehmen eines Unionsmutterunternehmens 

die Voraussetzungen für die Verhängung von Frühinterventionsmaßnahmen nach 

Artikel 27 erfüllt, unterrichtet die für die Beaufsichtigung auf Einzelbasis 

zuständige Behörde, die eine Maßnahme aufgrund der genannten Artikel plant, 

die EBA und hört die konsolidierende Aufsichtsbehörde an.  

Die konsolidierende Aufsichtsbehörde kann anschließend die Auswirkungen 

bewerten, die die Verhängung von Frühinterventionsmaßnahmen nach Artikel 27 

für das betreffende Institut oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d auf die Gruppe oder auf Unternehmen der Gruppe in 
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anderen Mitgliedstaaten voraussichtlich hätte. Die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde übermittelt der zuständigen Behörde diese Bewertung innerhalb 

von drei Tagen.  

Nach der Unterrichtung und Anhörung entscheidet die zuständige Behörde, ob 

eine Frühinterventionsmaßnahme angewandt werden soll. Dabei wird eine 

etwaige Bewertung durch die konsolidierende Aufsichtsbehörde gebührend 

berücksichtigt. Die zuständige Behörde unterrichtet die EBA, die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde und die anderen zuständigen Behörden innerhalb des 

Aufsichtskollegiums über diese Entscheidung.  

(4) Beabsichtigen mehrere zuständige Behörden, eine 

Frühinterventionsmaßnahme nach Artikel 27 auf mehr als ein in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genanntes Institut oder Unternehmen derselben 

Gruppe anzuwenden, bewerten die konsolidierende Aufsichtsbehörde und die 

anderen jeweils zuständigen Behörden, ob es für die Wiederherstellung der 

finanziellen Stabilität des betroffenen Instituts oder Unternehmens sinnvoller ist, 

für alle betroffenen Unternehmen ein und denselben vorläufigen Verwalter 

einzusetzen oder die Anwendung der anderen Frühinterventionsmaßnahmen auf 

mehrere Institute oder Unternehmen zu koordinieren. Die Bewertung ist 

Gegenstand einer gemeinsamen Entscheidung der konsolidierenden 

Aufsichtsbehörde und der anderen jeweils zuständigen Behörden. Die 

gemeinsame Entscheidung wird innerhalb von fünf Tagen nach der in Absatz 1 

genannten Unterrichtung getroffen. Die gemeinsame Entscheidung wird 

begründet und in einem Dokument festgehalten, das die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde dem Unionsmutterunternehmen übermittelt.  

Die EBA kann gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die 

zuständigen Behörden auf deren Ersuchen dabei unterstützen, eine Einigung zu 

erzielen.  

Liegt innerhalb von fünf Tagen keine gemeinsame Entscheidung vor, können die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde und die für die Tochterunternehmen 

zuständigen Behörden selbst über die Bestellung eines vorläufigen Verwalters für 

die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d genannten Institute oder 

Unternehmen, für die sie zuständig sind, und über die Anwendung der anderen 

Frühinterventionsmaßnahmen entscheiden.“  
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c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die EBA kann auf Ersuchen einer zuständigen Behörde die zuständigen 

Behörden, die beabsichtigen, eine oder mehrere Maßnahmen nach Artikel 27 

Absatz 1a Buchstabe a dieser Richtlinie in Bezug auf Abschnitt A Nummern 4, 

10, 11 und 19 des Anhangs dieser Richtlinie, nach Artikel 27 Absatz 1a 

Buchstabe c dieser Richtlinie oder nach Artikel 27 Absatz 1a Buchstabe d dieser 

Richtlinie anzuwenden, gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 dabei unterstützen, eine Einigung zu erzielen.“  

15. Folgender Artikel 30a wird eingefügt: 

„Artikel 30a 

Vorbereitung der Abwicklung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden die 

Abwicklungsbehörden unverzüglich über Folgendes unterrichten: 

a)  jede der in Artikel 104 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU genannten 

Maßnahmen, zu der sie ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d 

genanntes Institut oder Unternehmen verpflichten und die darauf abzielen, 

einer Verschlechterung der Lage eines Instituts, dieses Unternehmens oder 

einer Gruppe entgegenzuwirken; 

b) falls die Aufsichtstätigkeit zeigt, dass die in Artikel 27 Absatz 1 genannten 

Voraussetzungen bei einem in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d 

genannten Institut oder Unternehmen erfüllt sind, die Bewertung, dass diese 

Voraussetzungen erfüllt sind, und zwar unabhängig von etwaigen 

Frühinterventionsmaßnahmen; 

c) die Anwendung einer jeden in Artikel 27 genannten 

Frühinterventionsmaßnahme. 

Die zuständigen Behörden überwachen in enger Zusammenarbeit mit den 

Abwicklungsbehörden genau, wie sich die Lage des Instituts oder Unternehmens 

entwickelt und ob die in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Maßnahmen, mit denen 

eine Verschlechterung der Lage des betreffenden Instituts oder Unternehmens 

angegangen werden soll, sowie die in Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten 

Frühinterventionsmaßnahmen befolgt werden.  
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(2) Die zuständigen Behörden unterrichten die Abwicklungsbehörden so früh wie 

möglich darüber, ob aus ihrer Sicht ein wesentliches Risiko besteht, dass bei einem in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d genannten Institut oder Unternehmen einer 

oder mehrere der in Artikel 32 Absatz 4 genannten Situationen vorliegt. Diese 

Mitteilung enthält: 

a) die Gründe für die Mitteilung; 

b) einen Überblick über die Maßnahmen, mit denen der Ausfall des Instituts oder 

Unternehmens innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens abgewendet werden 

könnte, sowie deren erwartete Auswirkungen auf das Institut oder 

Unternehmen mit Blick auf die in Artikel 32 Absatz 4 genannten Situationen 

und den erwarteten Zeitrahmen für die Umsetzung dieser Maßnahmen.  

Nach Erhalt der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung bewerten die 

Abwicklungsbehörden in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, 

welcher Zeitrahmen für die Zwecke der Bewertung der in Artikel 32 Absatz 1 

Buchstabe b genannten Voraussetzung als angemessen zu betrachten ist, wobei sie das 

Tempo der Verschlechterung der Lage des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d 

genannten Instituts oder Unternehmens, die möglichen Auswirkungen auf das 

Finanzsystem, auf den Schutz von Einlegern und auf den Schutz von Kundengeldern, 

das Risiko, dass ein längerer Prozess die Gesamtkosten für Kunden und die 

Wirtschaft erhöhen, die Notwendigkeit einer wirksamen Umsetzung der 

Abwicklungsstrategie und alle sonstigen einschlägigen Faktoren berücksichtigt. Die 

Abwicklungsbehörden übermitteln diese Bewertung so früh wie möglich an die 

zuständigen Behörden. 

Nach der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung überwachen die zuständigen Behörden 

und die Abwicklungsbehörden in enger Zusammenarbeit die Lage des in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens, die Umsetzung 

jeglicher einschlägigen Maßnahmen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens und alle 

sonstigen einschlägigen Entwicklungen. Zu diesem Zweck kommen die 

Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden regelmäßig zu Sitzungen 

zusammen, wobei die Sitzungshäufigkeit von den Abwicklungsbehörden je nach 

Sachlage im Einzelfall festgelegt wird. Die zuständigen Behörden und die 

Abwicklungsbehörden übermitteln einander unverzüglich alle einschlägigen 

Informationen. 
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(3) Die zuständigen Behörden stellen den Abwicklungsbehörden alle von den 

Abwicklungsbehörden angeforderten Informationen zur Verfügung, die für alles 

Folgende benötigt werden: 

a) die Aktualisierung des Abwicklungsplans und die Vorbereitung einer etwaigen 

Abwicklung des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts 

oder Unternehmens; 

b) die Durchführung der in Artikel 36 genannten Bewertung.  

Liegen den zuständigen Behörden diese Informationen nicht schon vor, arbeiten die 

Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden zusammen und stimmen sich ab, 

um diese Informationen zu erhalten. Zu diesem Zweck sind die zuständigen Behörden 

befugt, das in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannte Institut oder 

Unternehmen, insbesondere auch im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen, zur Erteilung 

dieser Informationen zu verpflichten, und diese Informationen an die 

Abwicklungsbehörden weiterzugeben. 

(4) Die Befugnisse der Abwicklungsbehörden schließen die Befugnis ein, das in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannte Institut oder Unternehmen an 

potenzielle Käufer zu vermarkten oder die erforderlichen Schritte für eine solche 

Vermarktung einzuleiten, oder das Institut oder Unternehmen dazu zu verpflichten, um: 

a) die Abwicklung dieses Instituts oder Unternehmens vorbehaltlich der in 

Artikel 39 Absatz 2 festgelegten Bedingungen und der in Artikel 84 

festgelegten Geheimhaltungspflichten vorzubereiten;  

b) Informationen zu der von der Abwicklungsbehörde vorzunehmenden 

Bewertung beizutragen, ob die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b genannte 

Voraussetzung erfüllt ist.  

(4a) Beschließt die Abwicklungsbehörde bei der Ausübung der in Absatz 4 

genannten Befugnis, direkt an potenzielle Erwerber zu vermarkten, so trägt sie den 

Umständen des Einzelfalls und den möglichen Auswirkungen der Ausübung dieser 

Befugnis auf die Gesamtposition des Unternehmens gebührend Rechnung. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 4 sind die Abwicklungsbehörden befugt, das in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannte Institut oder Unternehmen zur Einrichtung 

einer digitalen Plattform aufzufordern, über die Informationen, die für die Vermarktung 
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des betreffenden Instituts oder Unternehmens benötigt werden, mit potenziellen 

Käufern oder von der Abwicklungsbehörde hinzugezogenen Beratern und Bewertern 

ausgetauscht werden können. In diesem Fall findet Artikel 84 Absatz 1 Buchstabe e 

Anwendung. 

(6) Die Feststellung, dass die in Artikel 27 Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen 

erfüllt sind, und der vorherige Erlass von Frühinterventionsmaßnahmen sind keine 

notwendigen Voraussetzungen dafür, dass die Abwicklungsbehörden die Abwicklung 

des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens 

vorbereiten oder die in den Absätzen 4 und 5 dieses Artikels genannte Befugnis ausüben 

können. 

(7) Die Abwicklungsbehörden unterrichten die zuständigen Behörden unverzüglich über 

jede nach den Absätzen 4 und 5 ergriffene Maßnahme. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden und die 

Abwicklungsbehörden eng zusammenarbeiten,  

a) wenn sie erwägen, die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Artikels 

genannten Maßnahmen, mit denen eine Verschlechterung der Lage eines in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder 

Unternehmens angegangen werden soll, sowie die in Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe c des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen zu ergreifen;  

b) wenn sie erwägen, eine der in den Absätzen 4 und 5 genannten Schritte zu 

unternehmen;  

c) während sie die unter den Buchstaben a und b dieses Unterabsatzes genannten 

Maßnahmen durchführen.  

Die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden stellen sicher, dass diese 

Maßnahmen und Schritte kohärent, koordiniert und wirksam sind.“ 

16. In Artikel 31 Absatz 2 erhalten die Buchstaben c und d folgende Fassung: 

„c) der Schutz öffentlicher Mittel durch möglichst geringe Inanspruchnahme 

außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, insbesondere 

wenn diese aus dem Haushalt eines Mitgliedstaats bereitgestellt wird; 

d) der Schutz der gedeckten Einlagen und, soweit möglich, auch des ungedeckten 

Teils der erstattungsfähigen Einlagen natürlicher Personen und Kleinstunternehmen 
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sowie kleiner und mittlerer Unternehmen und der Schutz der unter die Richtlinie 

97/9/EG fallenden Anleger; 

17. Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf ein Institut ergreifen, wenn die 

Abwicklungsbehörden, nachdem sie gemäß Absatz 2 unterrichtet wurden, oder 

von Amts wegen nach dem in Absatz 2 festgelegten Verfahren feststellen, dass 

alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) Das Institut fällt aus oder fällt wahrscheinlich aus.  

b) Es besteht nach vernünftigem Ermessen keine Aussicht, dass der Ausfall 

oder wahrscheinliche Ausfall des Instituts innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens durch eine alternative Maßnahme des privaten Sektors, 

darunter Maßnahmen im Rahmen von institutsbezogenen 

Sicherungssystemen, der Aufsichtsbehörden, 

Frühinterventionsmaßnahmen oder die Herabschreibung oder 

Umwandlung relevanter Kapitalinstrumente und 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel 59 

Absatz 2, die in Bezug auf das Institut getroffen werden, abgewendet 

werden kann.  

c) Eine Abwicklungsmaßnahme liegt nach Absatz 5 im öffentlichen 

Interesse. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige Behörde nach 

Anhörung der Abwicklungsbehörde bewertet, ob die in Absatz 1 Buchstabe a 

genannte Voraussetzung erfüllt ist. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass nicht nur die zuständige Behörde, 

sondern auch die Abwicklungsbehörde nach Anhörung der zuständigen Behörde 

bewerten kann, ob die in Absatz 1 Buchstabe a genannte Voraussetzung erfüllt ist, 

wenn den Abwicklungsbehörden nach nationalem Recht die erforderlichen 

Instrumente zur Verfügung stehen, um diese Bewertung vornehmen zu können, 

insbesondere einschließlich eines angemessenen Zugangs zu den einschlägigen 
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Informationen. In diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

zuständige Behörde der Abwicklungsbehörde unverzüglich alle einschlägigen 

Informationen zur Verfügung stellt, die diese zur Vornahme ihrer Bewertung 

anfordert, bevor oder nachdem sie von der Abwicklungsbehörde über deren 

Absicht unterrichtet wurde, diese Bewertung vorzunehmen. 

Die Bewertung der in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Voraussetzung wird 

von der Abwicklungsbehörde in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen 

Behörde nach der Konsultation einer benannten Behörde des 

Einlagensicherungssystems und gegebenenfalls eines institutsbezogenen 

Sicherungssystems, dessen Mitglied das Institut ist, unverzüglich vorgenommen. 

Die Konsultation des institutsbezogenen Sicherungssystems umfasst eine 

Erörterung der Verfügbarkeit von Maßnahmen durch das institutsbezogene 

Sicherungssystem, die den Ausfall des Instituts innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens verhindern könnten. Die zuständige Behörde stellt der 

Abwicklungsbehörde unverzüglich alle einschlägigen Informationen zur 

Verfügung, die diese für ihre Bewertung anfordert. Die zuständige Behörde kann 

der Abwicklungsbehörde auch mitteilen, dass die in Absatz 1 Buchstabe b 

genannte Voraussetzung aus ihrer Sicht erfüllt ist.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 erhält Buchstabe d folgende Fassung: 

„d) Eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

wird benötigt, es sei denn, diese Unterstützung wird in einer der in 

Artikel 32c genannten Formen gewährt.“ 

ii) Die Unterabsätze 2 bis 5 werden gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c ist eine Abwicklungsmaßnahme 

als im öffentlichen Interesse liegend zu betrachten, wenn diese 

Abwicklungsmaßnahme für die Erreichung eines oder mehrerer der in Artikel 31 

genannten Abwicklungsziele erforderlich und mit Blick auf diese Ziele 

verhältnismäßig ist und wenn dies bei einer Liquidation des Instituts im Wege 

eines regulären Insolvenzverfahrens nicht wirkungsvoller der Fall wäre. 
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Bei Abwicklungsmaßnahmen wird davon ausgegangen, dass sie für die Zwecke 

des Absatzes 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels nicht im öffentlichen 

Interesse liegen, wenn die Abwicklungsbehörde beschlossen hat, die 

vereinfachten Anforderungen für ein Institut gemäß Artikel 4 anzuwenden. Die 

Vermutung ist widerlegbar und gilt nicht, wenn die Abwicklungsbehörde zu der 

Einschätzung gelangt, dass eines oder mehrere der Abwicklungsziele gefährdet 

wären, wenn das Institut im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens 

liquidiert werden würde. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörde bei der 

Durchführung der in Unterabsatz 1 genannten Bewertung auf der Grundlage der 

ihr zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen die 

gesamte außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

bewertet und vergleicht, die für das Institut ▌sowohl im Falle einer Abwicklung 

als auch im Falle einer Liquidation nach geltendem nationalen Recht zu erwarten 

ist.“ 

(5a) Die EBA trägt zur Überwachung und Förderung der wirksamen und 

kohärenten Anwendung der in Absatz 5 genannten Bewertung des öffentlichen 

Interesses bei. 

 Bis zum … [zwei Jahre ab dem Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie] 

legt die EBA einen Bericht über den Anwendungsbereich und die Anwendung 

von Absatz 5 in der gesamten Union vor. Dieser Bericht wird der Kommission 

übermittelt, um die Wirksamkeit der in Absatz 5 genannten Maßnahmen und 

ihre Auswirkungen auf gleiche Wettbewerbsbedingungen zu bewerten. 

 Auf der Grundlage des Ergebnisses des Berichts kann die EBA bis zum ... 

[zwei Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie] technische 

Regulierungsstandards ausarbeiten, um Verfahren anzugleichen und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zwischen den Mitgliedstaaten zu schaffen. “ 

18. Die Artikel 32a und 32b erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 32a 

Voraussetzungen für die Abwicklung einer Zentralorganisation und von 

Kreditinstituten, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden nur dann eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf eine Zentralorganisation und alle ihr ständig 

zugeordneten Kreditinstitute, die Teil derselben Abwicklungsgruppe sind, ergreifen▌, 

wenn die Zentralorganisation und alle ihr ständig zugeordneten Kreditinstitute oder die 

Abwicklungsgruppe, zu der sie gehören, als Ganzes die Voraussetzungen nach 

Artikel 32 Absatz 1 erfüllen. 

Artikel 32b 

Verfahren im Falle von Instituten und Unternehmen, die nicht von 

Abwicklungsmaßnahmen betroffen sind 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die einschlägige nationale Verwaltungs- oder 

Justizbehörde dann, wenn eine Abwicklungsbehörde feststellt, dass ein in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben b, c oder d genanntes Institut oder Unternehmen die in Artikel 32 

Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Voraussetzungen, nicht jedoch die in 

Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c festgelegte Voraussetzung erfüllt, befugt ist, 

unverzüglich das Verfahren zur geordneten Liquidation des Instituts oder Unternehmens 

nach geltendem nationalen Recht einzuleiten.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c 

oder d genanntes Institut oder Unternehmen, das nach geltendem nationalen Recht in 

geordneter Weise liquidiert wird, innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens aus dem 

Markt austritt oder seine Banktätigkeiten einstellt. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Feststellung nach Artikel 32 Absatz 1 

Buchstabe a, dass das Institut oder Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt, 

dann, wenn eine Abwicklungsbehörde feststellt, dass ein in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c oder d genanntes Institut oder Unternehmen die in Artikel 32 Absatz 1 

Buchstaben a und b festgelegten Voraussetzungen, nicht jedoch die in Artikel 32 

Absatz 1 Buchstabe c festgelegte Voraussetzung erfüllt, Voraussetzung für den Entzug 

der Zulassung durch die zuständige Behörde nach Artikel 18 der Richtlinie 2013/36/EU 

ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Entzug der Zulassung eines in Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens ausreichende 

Voraussetzung dafür ist, dass eine einschlägige nationale Verwaltungs- oder 
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Justizbehörde unverzüglich das Verfahren zur geordneten Liquidation des Instituts oder 

Unternehmens nach geltendem nationalen Recht einleiten kann.“ 

19. Folgender Artikel 32c wird eingefügt: 

„Artikel 32c 

Außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass einem in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c 

oder d genannten Institut oder Unternehmen außerordentliche finanzielle Unterstützung 

aus öffentlichen Mitteln außerhalb einer Abwicklungsmaßnahme nur ausnahmsweise in 

einem der nachstehend genannten Fälle und unter der Voraussetzung gewährt werden 

darf, dass die außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln den 

im Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen festgelegten Bedingungen und 

Anforderungen entspricht: 

a) Die außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zur 

Abwendung einer schweren Störung der Volkswirtschaft eines Mitgliedstaats 

außergewöhnlicher oder systembedingter Natur und zur Wahrung der 

Finanzstabilität erfolgt in einer der folgenden Formen:  

i) in Form einer staatlichen Garantie für Liquiditätsfazilitäten, die von 

Zentralbanken zu deren Bedingungen bereitgestellt werden,  

ii) in Form einer staatlichen Garantie für neu emittierte Verbindlichkeiten,  

iii) in Form eines Erwerbs von Eigenmittelinstrumenten außer Instrumenten 

des harten Kernkapitals oder von anderen Kapitalinstrumenten oder in 

Form einer Nutzung von Maßnahmen für wertgeminderte 

Vermögenswerte zu Preisen, mit einer Dauer und zu Bedingungen, die 

das Institut nicht ungebührlich begünstigen, sofern zum Zeitpunkt der 

Gewährung der Unterstützung aus öffentlichen Mitteln weder die in 

Artikel 32 Absatz 4 Buchstaben a, b oder c genannten Voraussetzungen 

noch die in Artikel 59 Absatz 3 genannten Umstände vorliegen. 

b) Bei der außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

handelt es sich um eine kosteneffektive Intervention eines 

Einlagensicherungssystems▌ im Einklang mit den in den Artikeln 11a und 11b 
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der Richtlinie 2014/49/EU festgelegten Bedingungen, sofern keine der in 

Artikel 32 Absatz 4 genannten Voraussetzungen vorliegt.  

c) Bei der außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

handelt es sich um eine kosteneffektive Intervention eines 

Einlagensicherungssystems im Zusammenhang mit der Liquidation eines 

Kreditinstituts gemäß Artikel 32b, die die in Artikel 11 Absatz 5 der 

Richtlinie 2014/49/EU festgelegten Bedingungen erfüllt. 

d) Bei der außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

handelt es sich um eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 

AEUV, die im Rahmen der Liquidation des Instituts oder Unternehmens nach 

Artikel 32b der Richtlinie 2014/59/EU gewährt wird, und nicht um 

Unterstützung, die von einem Einlagensicherungssystem nach Artikel 11 

Absatz 5 der Richtlinie 2014/49/EU gewährt wird. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Unterstützungsmaßnahmen müssen alle 

folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Die Maßnahmen sind solventen Instituten oder Unternehmen vorbehalten, was 

durch die zuständige Behörde bestätigt wurde; 

b) Die Maßnahmen sind vorbeugend und vorübergehend und beruhen auf einer 

von der zuständigen Behörde genehmigten vorab festgelegten Strategie zum 

Ausstieg aus der Unterstützungsmaßnahme, die für jede vorgesehene 

Maßnahme insbesondere auch einen klar festgelegten Beendigungszeitpunkt, 

einen Veräußerungszeitpunkt oder einen Tilgungsplan beinhaltet. Diese 

Informationen werden erst ein Jahr nach Abschluss der Strategie zum 

Ausstieg aus der Unterstützungsmaßnahme oder der Durchführung des 

Abhilfeplans oder der Bewertung gemäß Unterabsatz 7 dieses Absatzes 

offengelegt. 

c) die Maßnahmen sind verhältnismäßig, um den Folgen der schweren Störung 

abzuhelfen oder die Finanzstabilität zu wahren; 

d) Die Maßnahmen dienen nicht dem Ausgleich von Verlusten, die das Institut 

oder Unternehmen erlitten hat oder in den nächsten zwölf Monaten 

voraussichtlich erleiden wird.  
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a gilt ein Institut oder ein Unternehmen 

als solvent, wenn die zuständige Behörde zu dem Schluss gelangt ist, dass kein Verstoß 

gegen eine der in Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Artikel 104a 

der Richtlinie 2013/36/EU, Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033, 

Artikel 40 der Richtlinie (EU) 2019/2034 festgelegten Anforderungen oder gegen die 

einschlägigen geltenden Anforderungen des Unionsrechts oder des nationalen Rechts 

eingetreten oder auf der Grundlage aktueller Annahmen in den kommenden zwölf 

Monaten zu erwarten ist. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d quantifiziert die jeweils zuständige 

Behörde die Verluste, die das Institut oder Unternehmen erlitten hat oder 

voraussichtlich erleiden wird. Diese Quantifizierung stützt sich zumindest auf die von 

der EZB, der EBA oder den nationalen Behörden durchgeführten Bewertungen der 

Qualität der Vermögenswerte oder gegebenenfalls Vor-Ort-Kontrollen durch die 

zuständige Behörde. Können solche Überprüfungen nicht rechtzeitig durchgeführt 

werden, kann die zuständige Behörde ihre Bewertung auf die Bilanz des Instituts oder 

Unternehmens stützen, sofern die Bilanz den geltenden Rechnungslegungsvorschriften 

und -standards entspricht, was von einem unabhängigen externen Rechnungsprüfer zu 

bestätigen ist. Die zuständige Behörde bemüht sich nach besten Kräften, 

sicherzustellen, dass die Quantifizierung auf den Marktwert der Aktiva, Passiva und 

außerbilanziellen Posten des Instituts oder Unternehmens gestützt wird. 

Die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii genannten Unterstützungsmaßnahmen 

beschränken sich auf Maßnahmen, die von der zuständigen Behörde als notwendig 

erachtet wurden, um die Solvenz des Instituts oder Unternehmens zu sichern, indem 

seine Kapitallücke behoben wird, die im adversen Szenario nationaler, unionsweiter 

oder SSM-weiter Stresstests oder gleichwertiger Übungen der Europäischen 

Zentralbank, der EBA oder nationaler Behörden, sofern anwendbar, festgestellt wurde, 

was von der zuständigen Behörde zu bestätigen ist. 

Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii ist der Erwerb von Instrumenten des 

harten Kernkapitals ausnahmsweise zulässig, wenn die festgestellte Lücke so geartet ist, 

dass es der Erwerb anderer Eigenmittelinstrumente oder anderer Kapitalinstrumente 

dem betreffenden Institut oder Unternehmen nicht ermöglichen würde, seine im 

adversen Szenario des einschlägigen Stresstests oder der einschlägigen gleichwertigen 

Übung festgestellte Kapitallücke zu beheben. Der Betrag der erworbenen Instrumente 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2033;Nr:2019;Year:2033&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/2034;Year2:2019;Nr2:2034&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2034;Nr:2019;Year:2034&comp=


 

 346 

des harten Kernkapitals darf 2 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags des betreffenden Instituts oder 

Unternehmens nicht überschreiten. 

Wird eine der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Unterstützungsmaßnahmen nicht nach 

den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Maßnahme festgelegten 

Strategie für den Ausstieg aus der Unterstützungsmaßnahme getilgt, zurückgezahlt 

oder anderweitig beendet, so fordert die zuständige Behörde das Institut oder das 

Unternehmen auf, einmalig einen Abhilfeplan vorzulegen. Der Abhilfeplan beschreibt 

die Schritte, die unternommen werden müssen, um die Einhaltung der 

Aufsichtsanforderungen, die langfristige Rentabilität des Instituts oder des 

Unternehmens und seine Fähigkeit zur Rückzahlung des bereitgestellten Betrags zu 

erhalten oder wiederherzustellen, sowie den zugehörigen Zeitrahmen. 

Befindet die zuständige Behörde den einmaligen Abhilfeplan für unglaubwürdig oder 

nicht durchführbar oder hält das Institut oder das Unternehmen den Abhilfeplan 

nicht ein, so wird gemäß Artikel 32 bewertet, ob das Institut oder das Unternehmen 

ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. 

(3) Die EBA gibt bis zum [PO: Bitte Datum einfügen = 1 Jahr nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] Leitlinien nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Art der 

in Absatz 2 Unterabsatz 4 genannten Tests, Bewertungen oder Übungen heraus, die zu 

den in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii genannten Unterstützungsmaßnahmen führen 

können.“ 

20. Artikel 33 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben c oder d 

genanntes Unternehmen ergreifen, wenn das Unternehmen die in Artikel 32 Absatz 1 

festgelegten Voraussetzungen erfüllt.  

Für diese Zwecke gilt ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c oder d genanntes 

Unternehmen als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend, wenn eine der 

nachstehenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) das Unternehmen erfüllt eine oder mehrere der in Artikel 32 Absatz 4 

Buchstaben b, c oder d genannten Voraussetzungen; 
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b) das Unternehmen verstößt wesentlich gegen die geltenden Anforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder der Richtlinie 2013/36/EU, oder es liegen 

objektive Anhaltspunkte dafür vor, dass dies in naher Zukunft der Fall sein 

wird.“ 

21. Artikel 33a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 8 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden das in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannte Institut oder Unternehmen und 

die in Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe a bis h genannten Behörden unverzüglich 

unterrichten, wenn sie die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Befugnis ausüben, 

nachdem nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a festgestellt wurde, dass das 

Institut oder Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt, und bevor der 

Abwicklungsbeschluss getroffen wird.“ 

b) In Absatz 9 wird folgender Unterabsatz 2 angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Einleger für den Fall, dass diese Befugnisse in Bezug auf erstattungsfähige 

Einlagen ausgeübt werden und diese Einlagen nicht als für die Zwecke der 

Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates nicht 

verfügbar betrachtet werden, täglich Zugang zu einem angemessenen Betrag 

dieser Einlagen haben.“ 

22. Artikel 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Abwicklungsbehörden einen 

Sonderverwalter bestellen können, der das Leitungsorgan des in Abwicklung 

befindlichen Instituts oder des Brückeninstituts ablöst oder mit diesem 

zusammenarbeitet. Die Abwicklungsbehörden geben die Bestellung eines 

Sonderverwalters öffentlich bekannt. Die Abwicklungsbehörden stellen sicher, 

dass der Sonderverwalter über die für die Ausübung seiner Funktionen 

erforderlichen Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt.  

Artikel 91 der Richtlinie 2013/36/EU gilt nicht für die Bestellung von 

Sonderverwaltern.“ 
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b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Sonderverwalter verfügt über alle Befugnisse der Anteilseigner und des 

Leitungsorgans des in Abwicklung befindlichen Instituts oder des 

Brückeninstituts.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass ein Sonderverwalter der 

Abwicklungsbehörde, die ihn bestellt hat, in regelmäßigen, von der 

Abwicklungsbehörde festzulegenden Abständen sowie zu Beginn und zum Ende 

seines Mandats über die wirtschaftliche und finanzielle Lage des in Abwicklung 

befindlichen Instituts oder des Brückeninstituts sowie über die vom 

Sonderverwalter in Wahrnehmung seiner Pflichten unternommenen Schritte 

Bericht erstattet.“ 

23. Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bevor festgestellt wird, ob die Abwicklungsvoraussetzungen oder die 

Voraussetzungen für die Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten im Sinne 

von Artikel 59 erfüllt sind, stellen die Abwicklungsbehörden sicher, dass eine 

faire, vorsichtige und realistische Bewertung der Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten des in Artikel 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder 

Unternehmens durch eine von staatlichen Stellen — einschließlich der 

Abwicklungsbehörde — und dem in Artikel 1 Buchstabe b, c oder d genannten 

Institut oder Unternehmen unabhängige Person vorgenommen wird.“ 

b) der folgende Absatz 7a wird eingefügt: 

„(7a) Soweit dies als Grundlage für die in Absatz 4 Buchstaben c und d genannten 

Entscheidungen nötig ist, ergänzt der Bewerter die in Absatz 6 Buchstabe c 

genannten Informationen durch eine Schätzung des Werts der außerbilanziellen 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Eventualverbindlichkeiten 

und Eventualforderungen.“ 

24. In Artikel 37 wird der folgende Absatz 11 angefügt: 
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„(11) Die EBA überwacht die Maßnahmen und die Vorbereitung der 

Abwicklungsbehörden, um eine wirksame Umsetzung der Abwicklungsinstrumente und 

-befugnisse im Abwicklungsfall sicherzustellen. Die EBA erstattet der Kommission bis 

zum ... [PO: Bitte Datum einfügen = 2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

Bericht über den aktuellen Stand der bestehenden Praktiken und etwaiger Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten und wacht gegebenenfalls darüber, dass etwaige in 

diesem Bericht enthaltene Empfehlungen umgesetzt werden. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Bericht enthält mindestens Folgendes: 

a) die vorhandenen Regelungen zur Umsetzung des Bail-in-Instruments und das 

Ausmaß des Engagements mit Finanzmarktinfrastrukturen und 

Drittlandsbehörden, sofern relevant;  

b) die bestehenden Regelungen für die operative Umsetzung anderer 

Abwicklungsinstrumente; 

c) das Ausmaß der Transparenz gegenüber einschlägigen Interessenträgern in 

Bezug auf die unter den Buchstaben a und b genannten Regelungen.“ 

25. Artikel 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satzteil folgende Fassung: 

„Mit Blick auf die Anwendung des Instruments des Brückeninstituts und unter 

Berücksichtigung des Erfordernisses, kritische Funktionen im Brückeninstitut 

aufrechtzuerhalten oder eines der Abwicklungsziele zu verfolgen, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die Abwicklungsbehörden befugt sind, Folgendes auf 

ein Brückeninstitut zu übertragen:“ 

b) In Absatz 2 erhält Unterabsatz 2 folgende Fassung: 

„Die Anwendung des Bail-in-Instruments für die in Artikel 43 Absatz 2 

Buchstabe b genannten Zwecke hindert die Abwicklungsbehörde nicht daran, das 

Brückeninstitut zu kontrollieren. Ermöglicht die Anwendung des Bail-in-

Instruments, dass das Kapital des Brückeninstituts vollständig durch Umwandlung 

von bail-in-fähigen Verbindlichkeiten in Anteile oder andere Arten von 

Kapitalinstrumenten bereitgestellt wird, kann von der Anforderung abgesehen 

werden, dass das Brückeninstitut ganz oder teilweise im Eigentum einer oder 

mehrerer öffentlicher Stellen stehen muss.“ 
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26. In Artikel 42 Absatz 5 erhält Buchstabe b folgende Fassung: 

„b) eine solche Übertragung erforderlich ist, um das ordnungsgemäße Funktionieren des 

in Abwicklung befindlichen Instituts, des Brückeninstituts oder der Zweckgesellschaft 

selbst sicherzustellen, oder“ 

27. Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Bail-in-Instrument auf alle 

Verbindlichkeiten einschließlich der zu einer buchmäßigen Rückstellung 

führenden Verbindlichkeiten eines in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d 

genannten Instituts oder Unternehmens angewandt werden kann, die nicht gemäß 

den Absätzen 2 oder 3 des vorliegenden Artikels vom Anwendungsbereich dieses 

Instruments ausgeschlossen sind.“ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Abwicklungsfinanzierungsmechanismus kann einen in Absatz 4 

genannten Beitrag leisten, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

a) von den Inhabern von Anteilen und anderen Eigentumstiteln sowie den 

Inhabern relevanter Kapitalinstrumente und anderer bail-in-fähiger 

Verbindlichkeiten ist durch Herabschreibung, Umwandlung oder auf 

andere Weise gemäß Artikel 48 Absatz 1 und Artikel 60 Absatz 1 und 

vom Einlagensicherungssystem, falls relevant, ist gemäß Artikel 109 ein 

Beitrag zur Verlustabsorption und zur Rekapitalisierung in Höhe von 

mindestens 8 % der gesamten Verbindlichkeiten einschließlich 

Eigenmittel des in Abwicklung befindlichen Instituts — berechnet gemäß 

der in Artikel 36 vorgesehenen Bewertung — geleistet worden; 

b) der Beitrag des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus übersteigt nicht 

5 % der gesamten Verbindlichkeiten einschließlich Eigenmittel des in 

Abwicklung befindlichen Instituts, berechnet gemäß der in Artikel 36 

vorgesehenen Bewertung.“ 

▌ 

28. Artikel 44a ▌wird wie folgt geändert: 
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a)  Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(6a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Kreditinstitut, das 

berücksichtigungsfähige Instrumente ausgibt, die als Instrumente des zusätzlichen 

Kernkapitals, Instrumente des Ergänzungskapitals oder berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten eingestuft sind, diese Instrumente nur an vorhandene Einleger 

verkaufen darf, die im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 

2014/65/EU als Kleinanleger eingestuft sind, und nur, wenn die in Absatz 1 

Buchstabe a, b und c genannten Bedingungen erfüllt sind und die folgenden 

beiden Bedingungen zum Zeitpunkt des Kaufs gelten: 

a) der aggregierte Betrag, den der als Kleinanleger eingestufte Einleger in 

Instrumente im Sinne des vorliegenden Absatzes anlegt, übersteigt nicht 10 % 

seines Finanzinstrument-Portfolios; 

b) der anfängliche Investitionsbetrag, der in ein oder mehrere Instrumente im 

Sinne des vorliegenden Absatzes angelegt wird, beträgt mindestens 30 000 EUR. 

Das Kreditinstitut stellt auf der Grundlage der vom Kleinanleger gemäß Absatz 3 

bereitgestellten Informationen sicher, dass die Bedingungen gemäß den 

Buchstaben a und b dieses Absatzes zum Zeitpunkt des Kaufs erfüllt sind. 

(6b) Berücksichtigungsfähige Instrumente gemäß Absatz 6a, die von dem 

ausgebenden Kreditinstitut an seinen als Kleinanleger eingestuften Einleger 

verkauft werden, ohne die in diesem Absatz genannten Bedingungen zu erfüllen, 

werden nicht auf die Anforderungen gemäß Artikel 45e oder 45f angerechnet, 

solange diese Instrumente von dem Einleger gehalten werden, dem sie verkauft 

wurden.  

(6c) Die Abwicklungsbehörden überwachen im Rahmen der Bewertung der 

Abwicklungsfähigkeit gemäß den Artikeln 15 und 16 jährlich auf einer gruppen- 

und institutsspezifischen Grundlage, in welchem Ausmaß für die MREL 

berücksichtigungsfähige Instrumente von Kleinanlegern gehalten werden, und 

teilen der EBA die Ergebnisse mindestens einmal jährlich mit. “; 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(8) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, die Absätze 6a und 6b dieses 

Artikels auf Instrumente im Sinne von Absatz 6a anzuwenden, die vor dem 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=


 

 352 

... [12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

ausgegeben wurden. 

(9) Bis zum ... [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen = 24 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] erstattet die EBA der Kommission über die Anwendung 

dieses Artikels Bericht. In diesem Bericht werden die Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

zur Befolgung dieses Artikels miteinander verglichen, die Wirksamkeit dieser 

Maßnahmen mit Blick auf den Schutz von Kleinanlegern analysiert und die 

Auswirkungen dieser Maßnahmen auf grenzüberschreitende Geschäfte bewertet. 

Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Richtlinie vorlegen.“ 

29. Artikel 45 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c, 

und d genannten Institute und Unternehmen die Anforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, soweit nach diesem Artikel und den 

Artikeln 45a bis 45i vorgeschrieben und von den Abwicklungsbehörden bestimmt, 

jederzeit einhalten.“ 

30. Artikel 45b wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 4, 5 und 7 wird das Wort „G-SRI“ durch das Wort „G-SRI-

Einheiten“ ersetzt. 

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 wird das Wort „G-SRI“ durch das Wort „G-SRI-

Einheiten“ ersetzt; 

ii) in Unterabsatz 2 Buchstabe c werden die Worte „ein G-SRI“ durch die 

Worte „eine G-SRI-Einheit“ ersetzt; 

iii) in Unterabsatz 4 wird das Wort „G-SRI“ durch das Wort „G-SRI-

Einheiten“ ersetzt. 

c) Folgender Absatz 10 wird angefügt: 

„(10) Die Abwicklungsbehörden können es Abwicklungseinheiten gestatten, die 

in den Absätzen 4, 5 und 7 genannten Anforderungen durch Verwendung der in 
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den Absätzen 1 und 3 genannten Eigenmittel oder Verbindlichkeiten zu erfüllen, 

wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) im Falle von Unternehmen, bei denen es sich um G-SRI-Einheiten oder 

Abwicklungseinheiten handelt, die dem Artikel 45c Absatz 5 oder 6 

unterliegen, hat die Abwicklungsbehörde die in Absatz 4 des 

vorliegenden Artikels genannte Anforderung nicht gemäß Unterabsatz 1 

jenes Absatzes herabgesetzt; 

b) die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Verbindlichkeiten, die die in 

Artikel 72b Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannte Bedingung nicht erfüllen, erfüllen die in Artikel 72b Absatz 4 

Buchstaben b bis e der genannten Verordnung festgelegten 

Bedingungen.“ 

31. Artikel 45c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Unterabsatz 8 werden die Worte „kritischer wirtschaftlicher 

Funktionen“ durch die Worte „kritischer Funktionen“ ersetzt. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Festlegung der von den Abwicklungsbehörden zu nutzenden Methode für die 

Abschätzung der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU und 

der kombinierten Kapitalpufferanforderung für 

a) Abwicklungseinheiten auf konsolidierter Basis auf Ebene der 

Abwicklungsgruppe, sofern die Abwicklungsgruppe diesen 

Anforderungen nach der Richtlinie 2013/36/EU nicht selbst unterliegt; 

b) Unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten sind, sofern das 

betreffende Unternehmen diesen Anforderungen nach der Richtlinie 

2013/36/EU nicht auf derselben Grundlage unterliegt wie den in 

Artikel 45f der vorliegenden Richtlinie genannten Anforderungen.  

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum [OP: Bitte Datum einfügen = 12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] vor.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=


 

 354 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 

c) In Absatz 7 Unterabsatz 8 werden die Worte „kritischer wirtschaftlicher 

Funktionen“ durch die Worte „kritischer Funktionen“ ersetzt. 

32. Folgender Artikel 45ca wird eingefügt: 

„Artikel 45ca 

Festlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten bei Übertragungsstrategien▌ 

(1) Wird Artikel 45c auf eine Abwicklungseinheit angewandt, deren bevorzugte 

Abwicklungsstrategie unabhängig oder in Kombination mit anderen 

Abwicklungsinstrumenten ▌die Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung oder des Brückeninstituts ▌vorsieht, setzt die 

Abwicklungsbehörde den in Artikel 45c Absatz 3 vorgesehenen 

Rekapitalisierungsbetrag auf verhältnismäßige Art und Weise anhand folgender 

Kriterien fest: 

a) Größe, Geschäftsmodell, Finanzierungsmodell und Risikoprofil der 

Abwicklungseinheit oder gegebenenfalls die Größe des Teils der 

Abwicklungseinheit, auf den das Instrument der Unternehmensveräußerung 

oder das Instrument des Brückeninstituts angewendet wird; 

b) Anteile, andere Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte oder 

Verbindlichkeiten, die auf einen im Abwicklungsplan genannten 

übernehmenden Rechtsträger übertragen werden sollen, wobei Folgendes zu 

berücksichtigen ist:  

i) die Kerngeschäftsbereiche und kritischen Funktionen der 

Abwicklungseinheit;  

ii) die nach Artikel 44 Absatz 2 vom Bail-in ausgeschlossenen 

Verbindlichkeiten;  

iii) die in den Artikeln 73 bis 80 genannten Schutzbestimmungen; 
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iii a) die erwarteten Eigenmittelanforderungen für Brückeninstitute, die zur 

Umsetzung des Marktaustritts der Abwicklungseinheit erforderlich sein 

könnten, um die Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der 

Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie 2014/65/EU durch das 

Brückeninstitut sicherzustellen; 

iiib) die erwartete Forderung des übernehmenden Rechtsträgers nach 

kapitalneutraler Transaktion in Bezug auf die für das erwerbende 

Unternehmen geltenden Anforderungen; 

c) voraussichtlicher Wert und voraussichtliche Marktfähigkeit der unter 

Buchstabe b genannten Anteile, anderen Eigentumstitel, Vermögenswerte, 

Rechte oder Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit, wobei Folgendes zu 

berücksichtigen ist:  

i) alle von der Abwicklungsbehörde ermittelten wesentlichen 

Abwicklungshindernisse, die ▌mit der Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung oder des Instruments des Brückeninstituts 

zusammenhängen; 

ii) die Verluste, die sich aus den beim Restinstitut verbliebenen 

Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten ergeben; 

iia) ein potenziell ungünstiges Marktumfeld zum Zeitpunkt der 

Abwicklung; 

d) ob die bevorzugte Abwicklungsstrategie die Übertragung von Anteilen oder 

anderen Eigentumstiteln der Abwicklungseinheit oder die Übertragung aller 

oder eines Teils der Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten der 

Abwicklungseinheit vorsieht; 

e) ob die bevorzugte Abwicklungsstrategie die Anwendung des Instruments der 

Ausgliederung von Vermögenswerten vorsieht. 

▌  

(3) Die Anwendung von Absatz 1 darf nicht zu einem höheren Betrag führen als dem, 

der sich aus der Anwendung von Artikel 45c Absatz 3 ergibt, oder zu einem Betrag, der 

geringer ist als 13,5 % des Gesamtrisikobetrags, der gemäß Artikel 92 Absatz 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 575/2013 berechnet wurde, und geringer als 5 % der gemäß 
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den Artikeln 429 und 429a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten 

Gesamtrisikopositionsmessgröße des betreffenden in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Unternehmens. 

33. In Artikel 45d Absatz 1 erhält der einleitende Satzteil folgende Fassung: 

„Die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung an eine Abwicklungseinheit, bei der 

es sich um ein G-SRI handelt, besteht aus“ 

34. In Artikel 45f Absatz 1 erhält Unterabsatz 3 folgende Fassung: 

Abweichend von den Unterabsätzen 1 und 2 dieses Absatzes kommen 

Unionsmutterunternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten, aber 

Tochterunternehmen von Drittlandsunternehmen sind, den in den Artikeln 45c und 45d 

festgelegten Anforderungen auf konsolidierter Basis nach.“ 

35. Artikel 45l wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) auf welche Weise die Anforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach Artikel 45e oder 45f auf 

nationaler Ebene umgesetzt worden ist, einschließlich des Artikels 45ca, und 

insbesondere ob es Unterschiede im Hinblick auf die Höhe der für vergleichbare 

Unternehmen in den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen gegeben hat;“ 

b) In Absatz 3 Unterabsatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die in Absatz 2 genannte Verpflichtung erlischt nach Vorlage des zweiten 

Berichts.“ 

35a. In Artikel 45m wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) Abweichend von Artikel 45 Absatz 1 bestimmen die Abwicklungsbehörden 

geeignete Übergangszeiträume für Institute oder Unternehmen gemäß Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben b, c und d zur Einhaltung der Anforderungen gemäß den 

Artikeln 45e bzw. 45f oder der Anforderungen in Artikel 45b Absätze 4, 5 oder 7, 

wenn die Institute oder Unternehmen infolge des Inkrafttretens der Richtlinie .../... 

[dieser Änderungsrichtlinie] diesen Anforderungen unterliegen. Die Frist für 

Institute und Unternehmen zur Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 45e 

bzw. 45f oder der Anforderungen, die sich aufgrund der Anwendung von 
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Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7 ergeben, endet am ... [vier Jahre nach dem 

Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie].  

Die Abwicklungsbehörde legt Zwischenziele für die Anforderungen nach 

Artikel 45e bzw. 45f oder für Anforderungen fest, die sich aufgrund der 

Anwendung von Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7, je nach Anwendbarkeit, ergeben, 

die Institute oder Unternehmen im Sinne von Unterabsatz 1 dieses Absatzes bis 

zum ... [zwei Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie] erfüllen 

müssen. Mit diesen Zwischenzielen wird im Regelfall sichergestellt, dass ein 

linearer Aufbau von Eigenmitteln und des Bestands an berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten zur Erfüllung der Anforderung erfolgt. 

Die Abwicklungsbehörde kann einen Übergangszeitraum festsetzen, der am ... 

[vier Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Änderungsrichtlinie] endet, wenn 

dies auf der Grundlage der in Absatz 7 genannten Kriterien hinreichend begründet 

und angemessen ist, wobei Folgendes berücksichtigt wird:  

a) die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens,  

b) die Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens sicherzustellen, dass die Anforderungen 

nach Artikel 45e bzw. 45f oder eine Anforderung, die sich aufgrund der 

Anwendung von Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7 ergibt, erfüllt werden, und  

c) ob das Unternehmen in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu ersetzen, die die 

Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit oder Laufzeit nicht mehr 

erfüllen, und wenn nicht, ob dieses Unvermögen punktueller Natur ist 

oder auf eine marktweite Störung zurückzuführen ist.“  

36. In Artikel 45m erhält Absatz 4 folgende Fassung: 

„(4) Die Anforderungen nach Artikel 45b Absätze 4 und 7 sowie Artikel 45c Absätze 5 

und 6, je nach Anwendbarkeit, gelten nicht für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem 

Tag, an dem die Abwicklungseinheit oder die Gruppe, der die Abwicklungseinheit 

angehört, als ein G-SRI oder als ein Nicht-EU-G-SRI eingestuft wurde oder seit dem 

sich die Abwicklungseinheit in der in Artikel 45c Absatz 5 oder 6 beschriebenen 

Situation befindet.“ 

37. In Artikel 46 Absatz 2 erhält Unterabsatz 1 folgende Fassung: 
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„Bei der in Absatz 1 genannten Bewertung wird der Betrag festgelegt, um den die bail-

in-fähigen Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder umgewandelt werden müssen, 

a) um bei dem in Abwicklung befindlichen Institut die Quote für das harte 

Kernkapital wiederherzustellen oder gegebenenfalls die Quote für das 

Brückeninstitut festzulegen, wobei etwaige Kapitalzuführungen durch den 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus nach Artikel 101 Absatz 1 

Buchstabe d dieser Richtlinie zu berücksichtigen sind; 

b) um ausreichendes Vertrauen des Markts in das in Abwicklung befindliche 

Institut oder das Brückeninstitut sicherzustellen, wobei etwaige 

Eventualverbindlichkeiten zu berücksichtigen sind, und um es in die Lage zu 

versetzen, für mindestens ein Jahr die Zulassungsvoraussetzungen weiterhin zu 

erfüllen und die Tätigkeiten, für die es im Rahmen der Richtlinie 2006/36/EU 

oder der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen ist, fortzuführen.“ 

38. In Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe b erhält Ziffer i folgende Fassung: 

„i) der relevanten Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten nach Artikel 59, die vom Institut aufgrund der Befugnis nach 

Artikel 59 Absatz 2 ausgegeben wurden, oder“  

39. Artikel 52 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Unter außergewöhnlichen Umständen kann die Abwicklungsbehörde die 

einmonatige Frist für die Vorlage des Reorganisationsplans um einen weiteren 

Monat verlängern.“ 

b) In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Abwicklungsbehörde kann verlangen, dass das in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c oder d genannte Institut oder Unternehmen zusätzliche Elemente 

in den Reorganisationsplan aufnimmt.“ 

40. In Artikel 53 erhält Absatz 3 folgende Fassung: 

„(3) Setzt eine Abwicklungsbehörde den Nennwert oder ausstehenden Restbetrag einer 

Verbindlichkeit, einschließlich einer zu einer buchmäßigen Rückstellung führenden 

Verbindlichkeit, unter Wahrnehmung der in Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe e genannten 
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Befugnis auf null herab, gelten die betreffende Verbindlichkeit und etwaige daraus 

resultierende Verpflichtungen oder Ansprüche, die zum Zeitpunkt der Ausübung der 

Befugnis noch nicht angefallen sind, als erfüllt und können in einem späteren, das in 

Abwicklung befindliche Institut oder ein etwaiges Nachfolgeunternehmen betreffenden 

Liquidationsverfahren nicht geltend gemacht werden.“ 

41. Artikel 55 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Verbindlichkeit stellt keine Einlage nach Artikel 108 Absatz 1 Buchstabe a 

oder b dar; 

b) In Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 5 und 6 folgende Fassung: 

„Stellt die Abwicklungsbehörde im Zusammenhang mit der gemäß den 

Artikeln 15 und 16 durchgeführten Bewertung der Abwicklungsfähigkeit eines in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens 

oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt fest, dass innerhalb einer Kategorie von 

Verbindlichkeiten, die auch berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

einschließt, der Betrag der Verbindlichkeiten, die die Vertragsklausel nach 

Absatz 1 dieses Artikels nicht enthalten, zusammen mit den Verbindlichkeiten, 

die von der Anwendung des Bail-in-Instruments nach Artikel 44 Absatz 2 

ausgeschlossen sind oder nach Artikel 44 Absatz 3 voraussichtlich ausgeschlossen 

werden, mehr als 10 % dieser Kategorie von Verbindlichkeiten ausmacht, so 

bewertet die Abwicklungsbehörde umgehend die Auswirkungen dieses speziellen 

Umstands auf die Abwicklungsfähigkeit dieses Instituts oder Unternehmens, 

einschließlich der Auswirkungen auf die Abwicklungsfähigkeit, die sich aufgrund 

des Risikos ergeben, bei Ausübung der Befugnis, berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten herabzuschreiben und umzuwandeln, gegen die 

Gläubigerschutzbestimmungen nach Artikel 73 zu verstoßen.  

Kommt die Abwicklungsbehörde aufgrund der Bewertung nach Unterabsatz 5 zu 

dem Schluss, dass durch die Verbindlichkeiten, die die Vertragsklausel nach 

Absatz 1 dieses Artikels nicht enthalten, ein wesentliches Hindernis für die 

Abwicklungsfähigkeit entsteht, so übt sie gegebenenfalls die Befugnisse nach 

Artikel 17 aus, um dieses Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit zu beseitigen.“ 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 
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„(2a) Institute und Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c oder d melden der Abwicklungsbehörde jährlich 

a) die gesamten ausstehenden Beträge aller Verbindlichkeiten, die dem 

Recht eines Drittlands unterliegen, 

b) für die unter Buchstaben a genannten Posten: 

i) ihre Zusammensetzung, einschließlich ihres Fälligkeitsprofils, 

ii) ihren Rang im regulären Insolvenzverfahren, 

iii) ob die Verbindlichkeit nach Artikel 44 Absatz 2 ausgenommen ist, 

iv) ob sie in den vertraglichen Bestimmungen die gemäß Absatz 1 

erforderliche Klausel enthalten, 

v) wenn festgestellt wurde, dass es rechtlich oder anderweitig nicht 

möglich ist, die vertragliche Anerkennung des Bail-in gemäß Absatz 2 

aufzunehmen, die Kategorie der Verbindlichkeit gemäß Absatz 7. 

Sind Institute und Unternehmen Teil einer Abwicklungsgruppe, so erstellt 

die Abwicklungseinheit den Bericht über die Abwicklungsgruppe, soweit in 

Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 vorgeschrieben.“ 

d) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(8a) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, 

um Verfahren sowie einheitliche Formate und Meldebögen für die 

Berichterstattung an die Abwicklungsbehörden gemäß Absatz 2a festzulegen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [ein Jahr nach dem Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 

42. Artikel 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 
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„e) von dem in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d genannten Institut oder 

Unternehmen wird eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus 

öffentlichen Mitteln benötigt, es sei denn, diese Unterstützung wird in einer der in 

Artikel 32c genannten Formen gewährt.“ 

b) Absatz 4 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Bei Berücksichtigung zeitlicher Zwänge, der Notwendigkeit, die 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse oder die Abwicklungsstrategie 

für die Abwicklungsgruppe wirksam anzuwenden, und anderer relevanter 

Umstände besteht nach vernünftigem Ermessen keine Aussicht darauf, dass der 

Ausfall des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten Instituts oder 

Unternehmens oder der Gruppe innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durch 

andere Maßnahmen, einschließlich alternativer Maßnahmen des privaten Sektors, 

Maßnahmen der Aufsichtsbehörden oder Frühinterventionsmaßnahmen, 

abgewendet werden kann als durch die Herabschreibung oder Umwandlung von 

Kapitalinstrumenten oder berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach 

Absatz 1a.“ 

43. Artikel 63 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe m erhält folgende Fassung: 

„m) die Befugnis, die zuständige Behörde aufzufordern, den Erwerber einer 

qualifizierten Beteiligung in Abweichung von den in Artikel 22 der 

Richtlinie 2013/36/EU und Artikel 12 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 

Fristen zügig zu bewerten;“ 

ii) Folgender Buchstabe n wird angefügt: 

„n) die Befugnis, im Namen des in Abwicklung befindlichen Instituts 

Ersuchen gemäß Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu 

stellen.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 6 und des Artikels 85 Absatz 1 die 

Auflage, die Genehmigung oder Zustimmung bestimmter öffentlicher oder 

privater Personen, unter anderem der Anteilseigner oder Gläubiger des in 
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Abwicklung befindlichen Instituts und der zuständigen Behörden für die Zwecke 

der Artikel 22 bis 27 der Richtlinie 2013/36/EU einzuholen;“ 

44. Artikel 71a Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Absatz 1 gilt für jeden Finanzkontrakt, der alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Nach Inkrafttreten der Vorschriften, die auf nationaler Ebene zur Umsetzung 

dieses Artikels angenommen wurden, schafft der Kontrakt eine neue 

Verpflichtung oder ändert eine bestehende Verpflichtung wesentlich; 

b) der Kontrakt sieht die Ausübung eines oder mehrerer Kündigungsrechte oder 

Rechte zur Durchsetzung von Sicherungsrechten vor, für die Artikel 68, 33a, 

69, 70 oder 71 gelten würde, falls der Finanzkontrakt dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterläge.“ 

45. In Artikel 74 Absatz 3 wird folgender Buchstabe d angefügt: 

„d) bei der Bestimmung der Verluste, die das Einlagensicherungssystem erlitten hätte, 

wenn das Institut im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens liquidiert worden 

wäre, unter Anwendung der Kriterien und Methoden, die in Artikel 11e der 

Richtlinie 2014/49/EU und etwaigen gemäß dem genannten Artikel erlassenen 

delegierten Rechtsakten genannt werden.“ 

45a. In Artikel 84 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(6a) Die Bestimmungen dieses Artikels schließen den Informationsaustausch 

zwischen den Abwicklungsbehörden und den Steuerbehörden desselben 

Mitgliedstaats nicht aus, soweit dieser Austausch in den nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vorgesehen ist. Sofern diese Informationen 

aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, werden sie nur mit ausdrücklicher 

Zustimmung der jeweils für die Offenlegung zuständigen Behörde offengelegt.“ 

46. In Artikel 88 wird folgender Absatz 6a eingefügt: 

„(6a) Um die in Artikel 10 Absatz 1, Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 1 

genannten Aufgaben zu erleichtern und einschlägige Informationen auszutauschen, 

richtet die Abwicklungsbehörde eines Instituts mit bedeutenden Zweigstellen in anderen 

Mitgliedstaaten ein Abwicklungskollegium ein und führt darin den Vorsitz.  
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Die Abwicklungsbehörde des in Unterabsatz 1 genannten Instituts entscheidet, welche 

Behörden an einer Sitzung oder an einer Tätigkeit des Abwicklungskollegiums 

teilnehmen, und berücksichtigt dabei die Relevanz der zu planenden oder zu 

koordinierenden Tätigkeit für diese Behörden, insbesondere die potenziellen 

Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems in den betroffenen Mitgliedstaaten 

und die in Unterabsatz 1 genannten Aufgaben. 

Die Abwicklungsbehörde des in Unterabsatz 1 genannten Instituts informiert alle 

Mitglieder des Abwicklungskollegiums vorab laufend und umfassend über die 

Organisation solcher Sitzungen, die wesentlichen Tagesordnungspunkte und die zu 

prüfenden Maßnahmen. Des Weiteren informiert die Abwicklungsbehörde des in 

Absatz 1 genannten Instituts alle Mitglieder des Kollegiums rechtzeitig und umfassend 

über das in diesen Sitzungen beschlossene Vorgehen oder die durchgeführten 

Maßnahmen.“ 

46a. In Artikel 90 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4a) Die Bestimmungen von Artikel 84 schließen den Informationsaustausch 

zwischen den Abwicklungsbehörden und den Steuerbehörden desselben 

Mitgliedstaats nicht aus, soweit dieser Austausch in den nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vorgesehen ist. Sofern diese Informationen 

aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, werden sie nur mit ausdrücklicher 

Zustimmung der jeweils für die Offenlegung zuständigen Behörde offengelegt.“ 

47. Artikel 91 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Entscheidet eine Abwicklungsbehörde, dass ein in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d genanntes Institut oder Unternehmen, das 

Tochterunternehmen einer Gruppe ist, die in Artikel 32 oder 33 genannten 

Voraussetzungen erfüllt, übermittelt sie unverzüglich an die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde, sofern es sich nicht um dieselbe 

Behörde handelt, sowie an die konsolidierende Aufsichtsbehörde und an die 

Mitglieder des für die betreffende Gruppe zuständigen Abwicklungskollegiums 

die folgenden Informationen: 

a) die Entscheidung, dass das in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d 

genannte Institut oder Unternehmen die in Artikel 32 Absatz 1 
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Buchstaben a und b oder, je nach Anwendbarkeit, in Artikel 33 Absatz 1 

oder 2 genannten Voraussetzungen oder die in Artikel 33 Absatz 4 

genannten Voraussetzungen erfüllt;  

b) das Ergebnis der Bewertung, ob die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c 

genannte Voraussetzung erfüllt ist; 

c) die Abwicklungsmaßnahmen oder Insolvenzmaßnahmen, die die 

Abwicklungsbehörde im Fall des betreffenden Instituts oder 

Unternehmens für zweckmäßig erachtet. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen können in die Mitteilungen 

aufgenommen werden, die nach Artikel 81 Absatz 3 an die in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes genannten Adressaten übermittelt werden.“ 

b) Absatz 7 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA kann die Abwicklungsbehörden auf Antrag einer Abwicklungsbehörde 

nach Maßgabe von Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 dabei unterstützen, eine gemeinsame Entscheidung 

herbeizuführen.“ 

48. Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA kann die Abwicklungsbehörden auf Antrag einer Abwicklungsbehörde nach 

Maßgabe von Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

dabei unterstützen, eine gemeinsame Entscheidung herbeizuführen.“ 

49. In Artikel 97 erhält Absatz 4 folgende Fassung: 

„(4) Die Abwicklungsbehörden schließen gegebenenfalls rechtlich nicht bindende 

Kooperationsvereinbarungen mit den jeweiligen in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

genannten Drittlandsbehörden. Diese Vereinbarungen stehen mit der EBA-

Rahmenvereinbarung in Einklang. 

Die zuständigen Behörden schließen gegebenenfalls rechtlich nicht bindende 

Kooperationsvereinbarungen mit den jeweiligen in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

genannten Drittlandsbehörden. Diese Vereinbarungen stehen mit der EBA-

Rahmenvereinbarung in Einklang und stellen sicher, dass für die an Drittlandsbehörden 

weitergegebenen Informationen eine berufliche Geheimhaltungspflicht gilt, die jener 

nach Artikel 84 mindestens gleichwertig ist.“ 
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50. Artikel 98 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Satzteil erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abwicklungsbehörden und zuständige 

Ministerien vertrauliche Informationen, einschließlich Sanierungspläne, nur dann 

mit den jeweiligen Drittlandsbehörden austauschen, wenn alle folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind:“  

b) Die folgenden Unterabsätze 2 und 3 werden angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zuständige Behörden vertrauliche 

Informationen nur dann mit den jeweiligen Drittlandsbehörden austauschen, wenn 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) bei Informationen zur Sanierung und Abwicklung die in Unterabsatz 1 

genannten Voraussetzungen; 

b) bei anderen Informationen, über die die zuständigen Behörden verfügen, 

die in Artikel 55 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Voraussetzungen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 2 beinhalten Informationen zur Sanierung und 

Abwicklung alle Informationen, die unmittelbar mit den Aufgaben der 

zuständigen Behörden im Rahmen dieser Richtlinie zusammenhängen, 

insbesondere Sanierungsplanungen und Sanierungspläne, 

Frühinterventionsmaßnahmen und den Austausch mit den Abwicklungsbehörden 

über die Abwicklungsplanung, Abwicklungspläne und Abwicklungsmaßnahmen.“ 

51. In Artikel 101 erhält Absatz 2 folgende Fassung: 

„(2) Stellt die Abwicklungsbehörde fest, dass die Anwendung des 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zum Zweck des Absatzes 1 des vorliegenden 

Artikels voraussichtlich dazu führt, dass Teile der Verluste eines in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c oder d genannten Instituts oder Unternehmens auf den 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus abgewälzt werden, gelten die Grundsätze für 

die Inanspruchnahme des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus gemäß Artikel 44.“ 

52. In Artikel 102 Absatz 3 erhält Unterabsatz 1 folgende Fassung: 

„Liegt nach der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufbauphase der Betrag der 

verfügbaren Mittel unter der in jenem Absatz genannten Zielausstattung, werden im 
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Einklang mit Artikel 103 erneut reguläre Beiträge erhoben, bis die Zielausstattung 

erreicht ist. Die Abwicklungsbehörden können die Erhebung der regelmäßigen Beiträge 

nach Artikel 103 bis zu drei Jahre lang aufschieben, wenn der zu erhebende Betrag eine 

Höhe erreicht, die in angemessenem Verhältnis zu den Kosten des Erhebungsverfahrens 

steht, vorausgesetzt, dieser Aufschub hat keine wesentlichen Auswirkungen darauf, dass 

die Abwicklungsbehörde die Abwicklungsfinanzierungsmechanismen nach Artikel 101 

nutzen kann. Nachdem die Zielausstattung erstmals erreicht wurde und daraufhin die 

verfügbaren Finanzmittel auf weniger als zwei Drittel der Zielausstattung reduziert 

wurden, werden diese Beiträge in einer Höhe festgelegt, die es ermöglicht, die 

Zielausstattung binnen vier Jahren zu erreichen.“ 

53. Artikel 103 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die verfügbaren Finanzmittel, die mit Blick auf die Erreichung der 

Zielausstattung gemäß Artikel 102 zu berücksichtigen sind, können 

unwiderrufliche Zahlungsverpflichtungen umfassen, die in vollem Umfang durch 

Sicherheiten mit niedrigem Risiko abgesichert sind, welche nicht durch Rechte 

Dritter belastet, frei verfügbar und ausschließlich der Verwendung durch die 

Abwicklungsbehörden für die in Artikel 101 Absatz 1 genannten Zwecke 

vorbehalten sind. Der Anteil unwiderruflicher Zahlungsverpflichtungen darf 30 % 

des Gesamtbetrags der gemäß diesem Artikel erhobenen Beiträge nicht 

übersteigen. Im Rahmen dieser Obergrenze legt die Abwicklungsbehörde jährlich 

den Anteil unwiderruflicher Zahlungsverpflichtungen am Gesamtbetrag der 

gemäß diesem Artikel zu erhebenden Beiträge fest.“ 

b) Folgender Absatz 3a wird eingefügt:  

„(3a) Die Abwicklungsbehörde fordert die nach Absatz 3 eingegangenen 

unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen ein, wenn der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismen nach Artikel 101 in Anspruch 

genommen werden muss.  

Fällt ein Unternehmen nicht mehr in den Anwendungsbereich von Artikel 1 und 

unterliegt es nicht mehr der Beitragspflicht nach Absatz 1, fordert die 

Abwicklungsbehörde die nach Absatz 3 eingegangenen und noch fälligen 

unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen ein. Wird der mit der unwiderruflichen 
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Zahlungsverpflichtung verbundene Beitrag bei der ersten Aufforderung 

ordnungsgemäß gezahlt, löscht die Abwicklungsbehörde die Verpflichtung und 

gibt die Sicherheit zurück. Wird der Beitrag bei der ersten Aufforderung nicht 

ordnungsgemäß gezahlt, pfändet die Abwicklungsbehörde die Sicherheit und 

löscht die Verpflichtung.“ 

54. In Artikel 104 Absatz 1 erhält Unterabsatz 2 folgende Fassung: 

„Die außerordentlichen nachträglich erhobenen Beiträge überschreiten nicht das 

Dreifache von 12,5 % der in Artikel 102 festgelegten Zielausstattung.“ 

55. Artikel 108 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im ihre nationalen Recht über das 

reguläre Insolvenzverfahren 

a) folgende Forderungen denselben Rang haben, welcher höher ist als der 

Rang von Forderungen von gewöhnlichen nicht abgesicherten Gläubigern:  

i) Einlagen, die gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2014/49/EU von der 

Deckung ausgeschlossen sind; 

ii) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von juristischen Personen, bei 

denen es sich nicht um Kleinstunternehmen und kleine und mittlere 

Unternehmen handelt, der die in Artikel 6 der 

Richtlinie 2014/49/EU festgelegte Deckungssumme überschreitet;  

iii) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von Zentral- und 

Regionalregierungen, der die in Artikel 6 der Richtlinie 2014/49/EU 

festgelegte Deckungssumme überschreitet; 

iv) der Teil von Einlagen juristischer Personen, bei denen es sich nicht 

um Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 

handelt, die als erstattungsfähige Einlagen gelten würden, wenn sie 

nicht auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der Union 

zurückgehen würden, die sich außerhalb der Union befinden, der die 

in Artikel 6 der Richtlinie 2014/49/EU festgelegte Deckungssumme 

überschreitet; 
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b) folgende Forderungen denselben Rang haben, der höher als der 

Rang nach Buchstabe a ist: 

i) gedeckte Einlagen, 

ii) Einlagensicherungssysteme für ihren Anspruch gemäß 

Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2014/49, 

iii) erstattungsfähige Einlagen, die nicht in Buchstabe a 

Nummern ii und iii genannt sind, und 

iv) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen gelten würden, 

wenn sie nicht auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der Union 

zurückgehen würden, die sich außerhalb der Union befinden, und 

die nicht in Buchstabe a Nummer iv genannt sind.“ 

b) Die folgenden Absätze 8 und 9 werden angefügt: 

„(8) Werden nur die in Artikel 37 Absatz 3 Buchstaben a oder b genannten 

Abwicklungsinstrumente zur Übertragung lediglich eines Teils der 

Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen 

Instituts angewandt, hat der Abwicklungsfinanzierungsmechanismus gegenüber 

dem verbleibenden Teil des in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d 

genannten Instituts oder Unternehmens eine Forderung über jegliche Ausgaben 

und Verluste, die dem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus durch Beiträge zur 

Abwicklung nach Artikel 101 Absatz 1 im Zusammenhang mit Verlusten, die 

andernfalls Gläubiger getragen hätten, entstanden sind.  

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 8 dieses Artikels und in 

Artikel 37 Absatz 7 genannten Forderungen des 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus in ihrem nationalen Recht über reguläre 

Insolvenzverfahren einen bevorzugten Rang erhalten, der höher ist als der Rang 

der Forderungen in Form von Einlagen und der Forderungen von 

Einlagensicherungssystemen nach Absatz 1 dieses Artikels.“ 

56. Artikel 109 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass falls die Abwicklungsbehörden in 

Bezug auf ein Kreditinstitut eine Abwicklungsmaßnahme ergreifen und 
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vorausgesetzt, dass durch diese Maßnahme sichergestellt ist, dass Einleger 

weiterhin auf ihre Einlagen zugreifen können, das Einlagensicherungssystem, dem 

das Kreditinstitut angehört, ▌die folgenden Beträge beiträgt: 

a) bei Anwendung des Bail-in-Instruments, einzeln oder zusammen mit dem 

Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten, den Betrag, um 

den die gedeckten Einlagen herabgeschrieben oder umgewandelt worden 

wären, um die Verluste auszugleichen und das in Abwicklung 

befindliche Institut nach Artikel 46 Absatz 1 zu rekapitalisieren, wenn 

gedeckte Einlagen in den Anwendungsbereich des Bail-in-Instruments 

einbezogen worden wären; 

b) bei Anwendung des Instruments der Unternehmensveräußerung oder des 

Brückeninstituts, einzeln oder zusammen mit anderen 

Abwicklungsinstrumenten: 

i) den Betrag, der erforderlich ist, um die Differenz zwischen dem 

Wert der gedeckten Einlagen und der Verbindlichkeiten, die 

denselben oder einem höheren Rang haben als Einlagen, und dem 

Wert der Vermögenswerte des in Abwicklung befindlichen Instituts 

zu decken, die auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen 

werden sollen; und 

ii) gegebenenfalls einen Betrag, der erforderlich ist, um die 

Kapitalneutralität des übernehmenden Rechtsträgers nach der 

Übertragung sicherzustellen. 

In den in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Fällen trägt das 

Einlagensicherungssystem, falls die Übertragung auf den übernehmenden 

Rechtsträger andere Einlagen als gedeckte Einlagen oder sonstige bail-in-fähige 

Verbindlichkeiten beinhaltet und die Abwicklungsbehörde zu der Einschätzung 

gelangt, dass diese Einlagen oder Verbindlichkeiten die in Artikel 44 Absatz 3 

genannten Voraussetzungen erfüllen, Folgendes bei: 

a) den Betrag, der erforderlich ist, um die Differenz zwischen dem Wert der 

Einlagen, einschließlich der nicht gedeckten Einlagen, und der 

Verbindlichkeiten mit demselben oder einem höheren Rang als Einlagen 

und dem Wert der Vermögenswerte des in Abwicklung befindlichen 
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Instituts, die auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen werden 

sollen, zu decken; und 

b) gegebenenfalls einen Betrag, der erforderlich ist, um die 

Kapitalneutralität der Übertragung an den übernehmenden Rechtsträger 

sicherzustellen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das in Abwicklung befindliche Institut 

oder Unternehmen, sobald das Einlagensicherungssystem in den in Unterabsatz 2 

genannten Fällen einen Beitrag geleistet hat, vom Erwerb von Beteiligungen an 

anderen Unternehmen sowie Ausschüttungen im Zusammenhang mit hartem 

Kernkapital oder Zahlungen auf Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals oder 

von anderen Tätigkeiten, die zu einem Mittelabfluss führen können, absieht.  

In jedem Fall dürfen die Kosten des Beitrags des Einlagensicherungssystems nicht 

höher sein als die vom Einlagensicherungssystem nach Artikel 11e der 

Richtlinie 2014/49/EU berechneten Kosten der Einlegerentschädigung. 

Wird bei der Bewertung nach Artikel 74 festgestellt, dass die Kosten des Beitrags 

des Einlagensicherungssystems zu der Abwicklung höher waren als die Verluste, 

die es im Falle einer Liquidierung des Instituts nach dem regulären 

Insolvenzverfahren erlitten hätte, hat das Einlagensicherungssystem Anspruch auf 

Auszahlung des Differenzbetrags durch den 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus gemäß Artikel 75. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörde die Höhe des 

Beitrags des Einlagensicherungssystems nach Absatz 1 nach Konsultation des 

Einlagensicherungssystems zu den geschätzten Kosten der Einlegerentschädigung 

nach Artikel 11e der Richtlinie 2014/49/EU und entsprechend den in Artikel 36 

der vorliegenden Richtlinie genannten Bedingungen festlegt. 

Die Abwicklungsbehörde teilt ihre in Unterabsatz 1 genannte Entscheidung dem 

Einlagensicherungssystem mit, dem das Institut angeschlossen ist. Das 

Einlagensicherungssystem setzt diese Entscheidung unverzüglich um.“ 

b) Die folgenden Absätze 2a und 2b werden eingefügt: 

„(2a) Werden die Mittel des Einlagensicherungssystems nach Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe a verwendet, um zur Rekapitalisierung des in 
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Abwicklung befindlichen Instituts beizutragen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass das Einlagensicherungssystem seine Beteiligungen in Form von Anteilen 

oder anderen Kapitalinstrumenten des in Abwicklung befindlichen Instituts an den 

privaten Sektor veräußert, sobald die wirtschaftlichen und finanziellen Umstände 

dies erlauben.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Einlagensicherungssystem die in 

Unterabsatz 1 genannten Anteile und anderen Kapitalinstrumente offen und 

transparent vermarktet und dass sie beim Verkauf nicht falsch dargestellt werden 

oder dass zwischen den potenziellen Käufern nicht diskriminiert wird. Eine jede 

Veräußerung dieser Art erfolgt zu kommerziellen Bedingungen. 

(2b) Der Beitrag des Einlagensicherungssystems nach Absatz 1 Unterabsatz 2 

wird auf die in Artikel 44 Absatz 5 Buchstabe a und Artikel 44 Absatz 8 

Buchstabe a festgelegten Schwellenwerte angerechnet. 

Lässt die Inanspruchnahme des Einlagensicherungssystems nach Absatz 1 

Unterabsatz 2 samt dem von den Inhabern von Anteilen und anderen 

Eigentumstiteln sowie den Inhabern relevanter Kapitalinstrumente und anderer 

bail-in-fähiger Verbindlichkeiten geleistete Beitrag zur Verlustabsorption und zur 

Rekapitalisierung die Nutzung des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zu, 

wird der Beitrag des Einlagensicherungssystems auf den Betrag begrenzt, der 

erforderlich ist, um die in Artikel 44 Absatz 5 Buchstabe a und Artikel 44 

Absatz 8 Buchstabe a festgelegten Schwellenwerte zu erreichen. Nach dem 

Beitrag des Einlagensicherungssystems wird der 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus entsprechend den Grundsätzen genutzt, 

die in den Artikeln 44 und 101 für die Nutzung des 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus festgelegt sind.  

Abweichend von der Beschränkung für Beiträge aus dem 

Einlagensicherungssystem gemäß Unterabsatz 2 dieses Absatzes ist ein 

zusätzlicher Beitrag des Einlagensicherungssystems erforderlich, wenn die 

Bedingungen gemäß Artikel 44 Absatz 7 erfüllt sind. Dieser zusätzliche 

Beitrag entspricht dem Betrag, der über die in Artikel 44 Absatz 5 

Buchstabe b genannte 5 %-Grenze hinaus durch den 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus beitragen wird, multipliziert mit 
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dem Anteil gedeckter Einlagen als Teil der Gesamtverbindlichkeiten im 

Rahmen der Übertragung. 

Die Unterabsätze 1 und 2 gelten jedoch nicht für Institute, die mindestens eine 

der folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) das Institut wurde im Gruppenabwicklungsplan oder im 

Abwicklungsplan als eine Abwicklungseinheit eingestuft; 

ii) das Institut hat sein MREL-Zwischen- oder Endziel je nach 

Anwendbarkeit in vier Quartalen innerhalb von vier Jahren bis sechs 

Monate vor der Feststellung des Ausfalls oder des wahrscheinlichen 

Ausfalls gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a übertreten. Der Vier-

Jahres-Zeitraum berücksichtigt nicht die zwei aufeinander folgenden 

Quartale, die unmittelbar vor dieser Feststellung des Ausfalls oder 

des wahrscheinlichen Ausfalls liegen. 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

d) In Absatz 5 werden die Unterabsätze 2 und 3 gestrichen. 

57. In Artikel 111 Absatz 1 wird folgender Buchstabe e angefügt: 

„e) Nichteinhaltung der in Artikel 45e oder 45f genannten Mindestanforderung an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten.“ 

58. Artikel 128 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Institutionen und 

Behörden“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Die Abwicklungsbehörden, die zuständigen Behörden, die EBA, der Einheitliche 

Abwicklungsausschuss, die EZB und die anderen Mitglieder des Europäischen 

Systems der Zentralbanken stellen der Kommission auf Verlangen und innerhalb 

der angegebenen Frist alle Informationen zur Verfügung, die sie für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Politikgestaltung, 

einschließlich der Durchführung von Folgenabschätzungen, der Ausarbeitung von 

Gesetzgebungsvorschlägen und der Beteiligung am Gesetzgebungsverfahren, 
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benötigt. Die Kommission und ihre Bediensteten unterliegen in Bezug auf die 

erhaltenen Informationen der in Artikel 88 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* festgelegten Verpflichtung zur Wahrung 

des Berufsgeheimnisses.“ 

______________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines 

einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten 

Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und 

eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 

59. Folgender Artikel 128a wird eingefügt: 

„Artikel 128a 

Krisenmanagement-Simulationen 

(1) Die EBA koordiniert regelmäßige unionsweite Übungen, um die Anwendung dieser 

Richtlinie, der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 und der Richtlinie 2014/49/EU in 

grenzübergreifenden Fällen mit Blick auf alle folgenden Aspekte zu testen:  

a) Zusammenarbeit der zuständigen Behörden bei der Sanierungsplanung;  

b) Zusammenarbeit zwischen Abwicklungsbehörden und zuständigen Behörden 

vor dem Ausfall und während der Abwicklung von Finanzinstituten, 

insbesondere auch bei der Umsetzung der nach Artikel 18 der Verordnung 

(EU) Nr. 806/2014 festgelegten Abwicklungskonzepte.  

(2) Die EBA erstellt einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen und 

Schlussfolgerungen der Übungen. Der Bericht wird veröffentlicht.“ 

Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am [OP: Bitte Datum 

einfügen = 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] die 
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erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie 

nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 

Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem [OP: Bitte Datum einfügen = 1 Tag nach 

Ablauf der Umsetzungsfrist dieser Änderungsrichtlinie] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident /// Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0328
Anwendungsbereich der Einlagensicherung, Verwendung der Mittel aus 
Einlagensicherungssystemen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
Transparenz (DGSD2)
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2014/49/EU im Hinblick auf den Anwendungsbereich der 
Einlagensicherung, die Verwendung der Mittel aus Einlagensicherungssystemen, die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Transparenz (COM(2023)0228 – C9-
0133/2023 – 2023/0115(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0228),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0133/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 5. Juli 20231,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0154/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

                                                
1 ABl. C 307 vom 31.8.2023, S. 19.
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3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung 1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2023/0115 (COD) 

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Richtlinie 2014/49/EU im Hinblick auf den Anwendungsbereich der 

Einlagensicherung, die Verwendung der Mittel aus Einlagensicherungssystemen, die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Transparenz 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen3,  

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank4, 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet. 
2  ABl. C … vom …, S. …. 
3  ABl. C … vom …, S. …. 
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gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Einklang mit Artikel 19 Absätze 5 und 6 der Richtlinie 2014/49/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates5 hat die Kommission die Anwendung und 

den Anwendungsbereich der genannten Richtlinie überprüft und ist zu dem Schluss 

gelangt, dass das Ziel des Einlegerschutzes in der Union durch die Einrichtung von 

Einlagensicherungssystemen weitgehend erreicht wurde. Die Kommission kam 

jedoch auch zu dem Schluss, dass die verbleibenden Lücken beim Einlegerschutz 

geschlossen und die Funktionsweise der Einlagensicherungssysteme verbessert 

werden müssen und gleichzeitig die Vorschriften für andere Inanspruchnahmen der 

Einlagensicherungssysteme, bei denen es sich nicht um Auszahlungsverfahren 

handelt, zu harmonisieren sind. 

(1a) Gegenwärtig beruht die Bankenunion auf nur zwei ihrer drei vorgesehenen 

Säulen, nämlich dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und dem 

einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM). Da ihre dritte Säule – das 

europäische Einlagenversicherungssystem (EDIS) – fehlt, ist sie nach wie vor 

unvollendet. Die laufende Überprüfung des Rahmens der Union für das 

Krisenmanagement im Bankensektor und für die Einlagensicherung soll den Weg 

für die längst fällige Vollendung der Bankenunion ebnen, einschließlich der 

Schaffung des EDIS. Die Vollendung der Bankenunion ist wesentlicher 

Bestandteil der Wirtschafts- und Währungsunion und der Finanzstabilität, zumal 

sie die Risiken des Teufelskreises mindert, der sich aus der Verflechtung zwischen 

Staat und Banken ergibt. 

(1b) Um einen reibungslosen Übergang zur Vollendung der Bankenunion 

sicherzustellen, müssen die Funktionen, die Einlagensicherungssysteme erfüllen 

können, harmonisiert werden. Daher sollte die Anzahl der Ermessenspielräume 

nach nationalem Recht, die in der Richtlinie 2014/49/EU vorgesehen sind, 

eingeschränkt werden, und alle Einlagensicherungssysteme sollten in der Lage 

sein, Abwicklungsmaßnahmen, präventive Maßnahmen und sonstige alternative 

Maßnahmen zur Auszahlung an die Einleger zu finanzieren. 

                                                                                                                                                         
4  ABl. C … vom …, S. …. 
5  Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 

über Einlagensicherungssysteme (Neufassung) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 
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(1c) Mit dem Rahmen der Union für das Krisenmanagement im Bankensektor sollte 

jederzeit sichergestellt sein, dass Verluste nicht sozialisiert werden und 

Steuergelder nicht zur Unterstützung oder Rettung von Kreditinstituten, die sich in 

Schwierigkeiten befinden, verwendet werden. 

(2) Werden die Verpflichtungen zur Zahlung von Beiträgen an 

Einlagensicherungssysteme oder zur Bereitstellung von Informationen für Einleger 

und Einlagensicherungssysteme nicht eingehalten, so könnte dies das Ziel des 

Einlegerschutzes untergraben. Einlagensicherungssysteme oder gegebenenfalls 

benannte Behörden können bei verspäteter Zahlung von Beiträgen finanzielle 

Sanktionen verhängen. Es ist wichtig, die Koordinierung zwischen 

Einlagensicherungssystemen, benannten Behörden und zuständigen Behörden zu 

verbessern, damit gegen Kreditinstitute, die ihren Verpflichtungen nicht 

nachkommen, Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen werden. Wenngleich die 

Anwendung von Aufsichts- und Durchsetzungsmaßnahmen durch die zuständigen 

Behörden gegen Kreditinstitute in nationalen Rechtsvorschriften und in der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates6 geregelt ist, 

muss sichergestellt werden, dass benannte Behörden die zuständigen Behörden 

rechtzeitig über jeden Verstoß gegen die Verpflichtungen von Kreditinstituten im 

Rahmen der Einlagensicherungsvorschriften unterrichten. 

(3) Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) sollte Entwürfe von 

Regulierungsstandards für die Durchführung von Stresstests für 

Einlagensicherungssysteme ausarbeiten, um die Konvergenz der Verfahren der 

Einlagensicherungssysteme weiter zu fördern und die Einlagensicherungssysteme bei 

der Prüfung ihrer Widerstandsfähigkeit zu unterstützen. 

(4) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2014/49/EU sind Einlagen 

bestimmter Finanzinstitute, einschließlich Wertpapierfirmen, von der Deckung durch 

das Einlagensicherungssystem ausgenommen. Sofern bestimmte Bedingungen erfüllt 

sind, sollten jedoch die Mittel, die diese Finanzinstitute von ihren Kunden erhalten 

                                                 
6  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338). 
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und die sie bei einem Kreditinstitut im Namen ihrer Kunden im Rahmen der 

Erbringung der von ihnen angebotenen Dienstleistungen hinterlegen, geschützt sein. 

(5) Das Spektrum der Einleger, die derzeit durch die Erstattung durch 

Einlagensicherungssysteme geschützt sind, wurde so festgelegt, dass Kleinanleger 

abgesichert sind, während bei professionellen Anlegern davon ausgegangen wird, 

dass diese einen solchen Schutz nicht benötigen. Aus diesem Grund wurden 

staatliche Stellen von der Deckung ausgenommen. Allerdings können die meisten 

staatlichen Stellen (zu denen in einigen Mitgliedstaaten auch Schulen und 

Krankenhäuser zählen) nicht als professionelle Anleger angesehen werden. 

Infolgedessen muss sichergestellt werden, dass Einlagen aller Kleinanleger, 

einschließlich staatlicher Stellen, vom Schutz durch ein Einlagensicherungssystem 

profitieren können.  

(6) Bestimmte Ereignisse, darunter Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit 

privat genutzten Wohnimmobilien oder die Auszahlung bestimmter 

Versicherungsleistungen, können vorübergehend zu hohen Einlagen führen. Aus 

diesem Grund sind die Mitgliedstaaten nach Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 

2014/49/EU derzeit verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Einlagen, die aus solchen 

Ereignissen resultieren, für eine Dauer von mindestens drei und höchstens zwölf 

Monaten nach Gutschrift des Betrags oder nach dem Zeitpunkt, ab dem diese 

Einlagen auf rechtlich zulässige Weise übertragen werden können, über den Betrag 

von 100 000 EUR hinaus geschützt sind. Um den Einlegerschutz in der Union zu 

harmonisieren und den Verwaltungsaufwand sowie die Rechtsunsicherheit im 

Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich des Schutzes solcher Einlagen zu 

verringern, ist es erforderlich, deren Schutz so anzupassen, dass – zusätzlich zur 

Deckungssumme von 100 000 EUR – während einer harmonisierten Laufzeit von 

sechs Monaten ein Mindestbetrag von 500 000 EUR und ein Höchstbetrag von 

2 500 000 EUR geschützt sind. Im Anschluss an die Umsetzung durch die 

Mitgliedstaaten sollte die Kommission die geschützten Beträge überprüfen, um 

festzustellen, ob der Höchstbetrag verringert werden sollte, wobei zu 

berücksichtigen ist, ob die geschützten Beträge verhältnismäßig sind und durch sie 

gleiche Wettbewerbsbedingungen in der gesamten Union sichergestellt werden. 

(7) Bei einer Immobilientransaktion können Mittel auf verschiedene Konten transferiert 

werden, bevor die Transaktion tatsächlich abgewickelt ist. Damit Einleger, die 
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Immobilientransaktionen durchführen, auf einheitliche Weise geschützt sind, sollte 

daher der Schutz zeitweilig hoher Salden sowohl für die Erlöse aus einem Verkauf 

einer privaten Wohnimmobilie als auch für die Mittel gelten, die binnen einer vorab 

festgelegten kurzen Frist für den Erwerb einer privaten Wohnimmobilie hinterlegt 

werden. 

(8) Um die rechtzeitige Auszahlung des von einem Einlagensicherungssystem zu 

erstattenden Betrags zu gewährleisten und die Verwaltungs- und 

Berechnungsvorschriften zu vereinfachen, sollte es bei der Berechnung des zu 

erstattenden Betrags keinen Ermessensspielraum mehr zur Berücksichtigung fälliger 

Verbindlichkeiten geben.  

(9) Es ist notwendig, die operativen Kapazitäten der Einlagensicherungssysteme zu 

optimieren und deren Verwaltungsaufwand zu verringern. Aus diesem Grund sollte 

festgelegt werden, dass es bei der Ermittlung von Einlegern, die Anspruch auf 

Einlagen auf Begünstigtenkonten haben, oder bei der Beurteilung, ob Einleger den 

Schutz für zeitweilig hohe Salden in Anspruch nehmen können, nach wie vor den 

Einlegern und Kontoinhabern obliegt, ihre Ansprüche mit eigenen Mitteln 

nachzuweisen.  

(10) Für bestimmte Einlagen kann eine längere Erstattungsfrist gelten, da die 

Einlagensicherungssysteme verpflichtet sind, die Erstattungsforderung zu 

überprüfen. Um die Vorschriften unionsweit zu harmonisieren, sollte die 

Erstattungsfrist auf 20 Arbeitstage nach Eingang der einschlägigen Unterlagen 

begrenzt werden.  

(11) Die im Zusammenhang mit der Erstattung kleiner Beträge auf ruhenden Konten 

anfallenden Verwaltungskosten können höher sein als der Nutzen für den Einleger. 

Daher muss präzisiert werden, dass Einlagensicherungssysteme nicht verpflichtet 

sein sollten, aktiv Schritte zu unternehmen, um Einlagen auf solchen Konten, die 

unter bestimmten, auf nationaler Ebene festzulegenden Schwellenwerten liegen, zu 

erstatten. Das Recht der Einleger, ihren Anspruch auf einen solchen Betrag geltend 

zu machen, sollte jedoch erhalten bleiben. Verfügt ein und derselbe Einleger zudem 

über weitere aktive Konten, sollten die Einlagensicherungssysteme den betreffenden 

Betrag bei der Berechnung des zu erstattenden Betrags berücksichtigen.  
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(12) Die Einlagensicherungssysteme können bei der Entschädigung der Einleger 

verschiedene Methoden anwenden, die von Barauszahlungen bis zu elektronischen 

Überweisungen reichen. Damit gewährleistet ist, dass sich die Erstattungsverfahren 

von Einlagensicherungssystemen zurückverfolgen lassen und die Ziele des 

Unionsrahmens zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung gewahrt bleiben, sollten Erstattungen 

an Einleger standardmäßig per Überweisung erfolgen, wenn der zu erstattende 

Betrag 10 000 EUR übersteigt. 

(13) Finanzinstitute sind von der Einlagensicherung ausgenommen. Allerdings 

hinterlegen bestimmte Finanzinstitute, darunter E-Geld-Institute, Zahlungsinstitute 

und Wertpapierfirmen, die von ihren Kunden erhaltenen Finanzmittel – oft 

vorübergehend – ebenfalls auf Bankkonten, um den Sicherungsanforderungen gemäß 

den sektorspezifischen Rechtsvorschriften, einschließlich der Richtlinie 

2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates7, der Richtlinie (EU) 

2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates8 und der Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates9, nachzukommen. 

Angesichts der wachsenden Bedeutung dieser Finanzinstitute sollten solche Einlagen 

durch Einlagensicherungssysteme unter der Bedingung geschützt werden, dass die 

betreffenden Kunden bekannt sind oder ermittelt werden können.  

(14) Kunden von Finanzinstituten wissen nicht immer, bei welchem Kreditinstitut das 

Finanzinstitut ihre Gelder hinterlegt hat. Daher sollten Einlagensicherungssysteme 

solche Einlagen nicht mit Einlagen zusammenführen, die die betreffenden Kunden 

möglicherweise bei dem Kreditinstitut hinterlegt haben, bei dem das Finanzinstitut 

ihre Einlagen eingezahlt hat. Die Kreditinstitute haben möglicherweise keine 

Kenntnis von der Identität der Kunden, die Anspruch auf die auf den Kundenkonten 

                                                 
7  Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

8  Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 

9  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (Neufassung) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 
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gehaltene Summe haben, oder könnten nicht in der Lage sein, individuelle Daten 

dieser Kunden zu überprüfen und aufzuzeichnen. ▌ 

(15) Bei der Entschädigung von Einlegern können Situationen entstehen, in denen bei den 

Einlagensicherungssystemen Bedenken hinsichtlich Geldwäsche aufkommen. Die 

Einlagensicherungssysteme sollten daher die Auszahlung an einen Einleger 

zurückhalten, wenn ihnen mitgeteilt wird, dass eine zentrale Meldestelle ein Bank- 

oder Zahlungskonto gemäß den geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche ausgesetzt hat. 

(16) In Artikel 9 der Richtlinie 2014/49/EU ist festgelegt, dass ein 

Einlagensicherungssystem, das im Rahmen von Abwicklungsverfahren Zahlungen 

leistet, gegen das betreffende Kreditinstitut eine Forderung in Höhe der von ihm 

geleisteten Zahlungen hat und dass diese Forderung im Rang mit gedeckten Einlagen 

gleichgestellt sein muss. In dieser Bestimmung wird nicht zwischen dem Beitrag 

eines Einlagensicherungssystems zur Nutzung des Instruments eines offenen Bank-

Bail-in und dem Beitrag des Einlagensicherungssystems zur Finanzierung einer 

Übertragungsstrategie (Instrument der Unternehmensveräußerung / Instrument des 

Brückeninstituts), gefolgt von der Liquidation des verbleibenden Teils des 

Unternehmens, unterschieden. Um mit Blick auf das Bestehen und die Höhe einer 

Forderung eines Einlagensicherungssystems in verschiedenen Szenarien für Klarheit 

und Rechtssicherheit zu sorgen, muss festgelegt werden, dass in dem Fall, in dem das 

Einlagensicherungssystem zur Unterstützung der Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung oder des Instruments des Brückeninstituts oder 

alternativer Maßnahmen beiträgt, mit denen Vermögenswerte, Rechte und 

Verbindlichkeiten, einschließlich Einlagen, des Kreditinstituts auf einen Empfänger 

übertragen werden, dieses Einlagensicherungssystem eine Forderung gegen den 

verbleibenden Teil des Unternehmens in dessen späteren Liquidationsverfahren nach 

nationalem Recht haben sollte. Um sicherzustellen, dass die im Rahmen des 

verbleibenden Teils des Unternehmens übrigen Anteilseigner und Gläubiger des 

Kreditinstituts die Verluste dieses Kreditinstituts wirksam ausgleichen, und damit 

eine bessere Möglichkeit besteht, dass im Insolvenzfall Erstattungen an das 

Einlagensicherungssystem geleistet werden, sollte die Forderung des 

Einlagensicherungssystems im Rang mit den gedeckten Einlagen gleichgestellt sein. 

Wird das Instrument eines offenen Bank-Bail-in angewandt (d. h. das Kreditinstitut 
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setzt seine Geschäftstätigkeit fort), leistet das Einlagensicherungssystem einen 

Beitrag in Höhe des Betrags, um den die gedeckten Einlagen herabgeschrieben oder 

umgewandelt würden, wenn sie Gegenstand des Bail-in wären, um die Verluste 

dieses Kreditinstituts aufzufangen. Daher sollte der Beitrag des 

Einlagensicherungssystems keine Forderung gegen das in Abwicklung befindliche 

Institut begründen, da der Beitrag des Einlagensicherungssystems sonst keinen Sinn 

hätte. 

(17) Um für Konvergenz der Verfahren der Einlagensicherungssysteme zu sorgen, bei der 

Inanspruchnahme von Einlagen Rechtssicherheit für Einleger zu gewährleisten und 

um operative Hürden für Einlagensicherungssysteme zu verhindern, ist es wichtig, 

einen angemessen langen Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen Einleger die 

Erstattung ihrer Einlagen verlangen können, wenn das Einlagensicherungssystem im 

Falle einer Auszahlung die Einleger nicht innerhalb der in Artikel 8 der Richtlinie 

2014/49/EU festgelegten Fristen entschädigt hat. 

(18) Nach Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 2014/49/EU sorgen die Mitgliedstaaten 

dafür, dass die verfügbaren Finanzmittel eines Einlagensicherungssystems bis zum 

3. Juli 2024 einer Zielausstattung von 0,8 % der Höhe der gedeckten Einlagen seiner 

Mitglieder entsprechen. Damit objektiv beurteilt werden kann, ob die 

Einlagensicherungssysteme diese Anforderung erfüllen, sollte für die Bestimmung 

der Höhe der gedeckten Einlagen und der verfügbaren Finanzmittel der 

Einlagensicherungssysteme ein klarer Bezugszeitraum festgelegt werden. Angesichts 

der Ausweitung des Anwendungsbereichs in Bezug auf die Verwendung von 

Einlagensicherungssystemen sollte die Angemessenheit der Zielausstattung von 

0,8 % genau überwacht und bewertet werden. 

(19) Zur Gewährleistung der Resilienz der Einlagensicherungssysteme sollten deren 

Finanzmittel aus stabilen und unwiderruflichen Beiträgen stammen. Bei bestimmten 

Finanzierungsquellen der Einlagensicherungssysteme, darunter Kredite und erwartete 

Wiedereinziehungen, bestehen zu hohe Abhängigkeiten, als dass sie auf die Mittel 

zur Erreichung der Zielausstattung des Einlagensicherungssystems angerechnet 

werden könnten. Um die Bedingungen hinsichtlich der Erreichung der 

Zielausstattung durch die Einlagensicherungssysteme zu harmonisieren und um 

sicherzustellen, dass die verfügbaren Finanzmittel der Einlagensicherungssysteme 

durch Beiträge der Branche finanziert werden, sollte zwischen Finanzmitteln, die auf 
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die Zielausstattung anrechenbar sind, und Mitteln unterschieden werden, die als 

ergänzende Finanzierungsquellen betrachtet werden. Abflüsse von Finanzmitteln aus 

Einlagensicherungssystemen, einschließlich vorhersehbarer Rückzahlungen von 

Krediten, sind planbar und können mit Blick auf die regelmäßigen Beiträge der 

Mitglieder des Einlagensicherungssystems berücksichtigt werden und sollten daher 

nicht dazu führen, dass die verfügbaren Finanzmittel zurückgehen und unter das 

Niveau der Zielausstattung sinken. Daher muss festgelegt werden, dass – sobald die 

Zielausstattung erstmalig erreicht worden ist – die Frist für einen 

Wiederauffüllungszeitraum von vier Jahren nur dann ausgelöst werden sollte, wenn 

ein Defizit an verfügbaren Finanzmitteln im Einlagensicherungssystem durch eine 

Inanspruchnahme des Einlagensicherungssystems (Auszahlung oder präventive, 

Abwicklungs- oder alternative Maßnahmen) verursacht wurde. Sind die verfügbaren 

Finanzmittel nach einer solchen Inanspruchnahme des 

Einlagensicherungssystems um weniger als ein Drittel zurückgegangen, sollte der 

Wiederauffüllungszeitraum zwei Jahre betragen. Um eine einheitliche Anwendung 

zu gewährleisten, sollte die EBA Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

ausarbeiten, in denen die Methode festgelegt wird, nach der die 

Einlagensicherungssysteme die Zielausstattung berechnen. 

(20) Die verfügbaren Finanzmittel eines Einlagensicherungssystems sollten unmittelbar 

genutzt werden können, damit sie bei plötzlich eintretenden Auszahlungsereignissen 

oder sonstigen Inanspruchnahmen bereitstehen. Angesichts der unterschiedlichen 

Verfahren in der Union ist es angezeigt, Anforderungen hinsichtlich der 

Anlagestrategie der Einlagensicherungssysteme festzulegen, um etwaige negative 

Auswirkungen auf die Fähigkeit eines Einlagensicherungssystems, sein Mandat zu 

erfüllen, abzumildern. Ist ein Einlagensicherungssystem nicht für die Festlegung der 

Anlagestrategie zuständig, so sollte die dafür zuständige Behörde oder Einrichtung 

oder Stelle im Mitgliedstaat bei der Festlegung der Anlagestrategie auch die 

Grundsätze der Diversifizierung und der Investitionen in risikoarme und liquide 

Vermögenswerte beachten. Um die vollständige operative Unabhängigkeit und 

Flexibilität des Einlagensicherungssystems hinsichtlich des Zugangs zu seinen 

Mitteln zu wahren, sollten Mittel der Einlagensicherungssysteme, die bei der 

Finanzverwaltung hinterlegt sind, zweckgebunden und auf ein getrenntes Konto 

eingezahlt werden.  
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(21) Die Option, bei der die verfügbaren Finanzmittel eines Einlagensicherungssystems 

durch Pflichtbeiträge erhoben werden, die von den Mitgliedsinstituten an bestehende 

Pflichtbeitragssysteme gezahlt werden, die ein Mitgliedstaat zur Deckung der im 

Zusammenhang mit dem Systemrisiko entstehenden Kosten errichtet hat, wurde nie 

genutzt und sollte daher gestrichen werden. 

(22) Es ist notwendig, den Einlegerschutz zu verbessern, wobei eine kurzfristige 

Veräußerung der Vermögenswerte eines Einlagensicherungssystems vermieden und 

mögliche negative prozyklische Auswirkungen auf den Bankensektor, die auf die 

Erhebung von Sonderbeiträgen zurückzuführen sind, begrenzt werden müssen. Den 

Einlagensicherungssystemen sollte es daher gestattet sein, alternative 

Finanzierungsmechanismen zu nutzen, sodass sie jederzeit kurzfristige 

Finanzierungen aus anderen Quellen als Beiträgen erhalten können, auch vor der 

Verwendung ihrer verfügbaren Finanzmittel und der in Form von Sonderbeiträgen 

erhobenen Mittel. Da die Kosten und die Verantwortung für die Finanzierung von 

Einlagensicherungssystemen in erster Linie von den Kreditinstituten getragen 

werden sollten, sollten aus öffentlichen Mitteln finanzierte alternative 

Finanzierungsmechanismen untersagt sein. 

(23) Zur Gewährleistung einer angemessen diversifizierten Anlage von Finanzmitteln aus 

einem Einlagensicherungssystem und konvergenter Praktiken sollte die EBA 

Leitlinien herausgeben, um den Einlagensicherungssystemen diesbezüglich 

Orientierung an die Hand zu geben.  

(24) Wenngleich die primäre Rolle der Einlagensicherungssysteme darin besteht, 

abgesicherte Einleger zu entschädigen, können Maßnahmen, bei denen es sich nicht 

um Auszahlungen handelt, für die Einlagensicherungssysteme kosteneffizienter sein 

und einen ununterbrochenen Zugang zu Einlagen gewährleisten, indem 

Übertragungsstrategien erleichtert werden. Einlagensicherungssysteme können 

verpflichtet werden, zur Abwicklung von Kreditinstituten beizutragen. Darüber 

hinaus können Einlagensicherungssysteme in einigen Mitgliedstaaten präventive 

Maßnahmen, mit denen die langfristige Rentabilität von Kreditinstituten 

wiederhergestellt wird, oder alternative Maßnahmen im Insolvenzfall finanzieren. 

Wenngleich solche präventiven und alternativen Maßnahmen den Schutz der 

Einlagen signifikant verbessern können, müssen diese Maßnahmen angemessenen 

Schutzbestimmungen unterliegen, auch in Form einer harmonisierten 
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Kostenoptimierungsprüfung, um gleiche Wettbewerbsbedingungen sowie die 

Wirksamkeit und Kosteneffizienz dieser Maßnahmen zu gewährleisten. Solche 

Schutzbestimmungen sollten nur für Inanspruchnahmen gelten, die aus den 

verfügbaren Finanzmitteln des Einlagensicherungssystems finanziert werden, die 

unter diese Richtlinie fallen. 

(24a) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass bei jeglicher Einbeziehung des 

Einlagensicherungssystems in jedem Szenario ein Schwerpunkt auf 

Kosteneffizienz und Transparenz gelegt wird. Dieser Ansatz ist von wesentlicher 

Bedeutung, um eine Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen zu vermeiden und 

sicherzustellen, dass bestimmten Marktteilnehmern keine unlauteren Vorteile 

gewährt werden. Transparenz und Kosteneffizienz sind Grundprinzipien, die der 

Integrität und der gerechten Funktionsweise des Einlagensicherungssystems 

zugrunde liegen. 

(25) Maßnahmen zur Verhinderung des Ausfalls eines Kreditinstituts durch hinreichend 

frühe Inanspruchnahmen können entlang des Kontinuums der Instrumente zur 

Krisenbewältigung wirksam dazu beitragen, das Einlegervertrauen und die 

Finanzstabilität zu wahren. Diese Maßnahmen können verschiedene Formen 

annehmen – Kapitalhilfemaßnahmen durch Eigenmittelinstrumente (darunter 

Instrumente des harten Kernkapitals) oder andere Kapitalinstrumente, Garantien oder 

Kredite. Einlagensicherungssysteme haben auf unterschiedliche Weise auf diese 

Maßnahmen zurückgegriffen. Um mit Blick auf die Instrumente zur 

Krisenbewältigung ein Kontinuum zu wahren und sicherzustellen, dass der Rückgriff 

auf präventive Maßnahmen im Einklang mit dem Abwicklungsrahmen und den 

Beihilfevorschriften erfolgt, müssen der Zeitplan und die Bedingungen für deren 

Anwendung festgelegt werden. Präventive Maßnahmen sind nicht geeignet, um 

entstandene Verluste auszugleichen, wenn das Kreditinstitut bereits ausfällt oder 

wahrscheinlich ausfällt, und sie sollten frühzeitig genutzt werden, um zu verhindern, 

dass sich die Finanzlage der Bank verschlechtert. Die benannten Behörden sollten 

daher überprüfen, ob die Bedingungen für eine solche Inanspruchnahme des 

Einlagensicherungssystems erfüllt sind. Diese Bedingungen für die Verwendung der 

verfügbaren Finanzmittel des Einlagensicherungssystems sollten unbeschadet der 

Bewertung durch die zuständige Behörde gelten, ob ein institutsbezogenes 
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Sicherungssystem die in Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates10 festgelegten Kriterien erfüllt.  

(26) Um sicherzustellen, dass mit den präventiven Maßnahmen das jeweilige Ziel erreicht 

wird, sollten die Kreditinstitute der zuständigen Behörde einen Vermerk über die 

Maßnahmen vorlegen müssen, zu denen sie sich verpflichten. ▌In dem Vermerk 

sollten sämtliche Elemente aufgeführt sein, die darauf abzielen, Mittelabflüsse zu 

verhindern und die Kapital- und Liquiditätslage des Kreditinstituts zu stärken, sodass 

das Kreditinstitut künftig alle einschlägigen aufsichtsrechtlichen und sonstigen 

regulatorischen Anforderungen erfüllen kann. Daher sollte der Vermerk Angaben zu 

Kapitalbeschaffungsmaßnahmen enthalten, einschließlich Regelungen über die 

Ausgabe von Rechten, die freiwillige Umwandlung nachrangiger Schuldtitel, 

Passivmanagementoptionen, kapitalgenerierende Veräußerungen von 

Vermögenswerten, die Verbriefung von Portfolios sowie die Einbehaltung von 

Gewinnen, darunter Dividendenverbote und Verbote des Erwerbs von Beteiligungen 

an Unternehmen. Darüber hinaus sollten in dem Vermerk die anfängliche 

Kapitallücke des Kreditinstituts, die durchgeführten 

Kapitalbeschaffungsmaßnahmen sowie die Vorkehrungen zur Verhinderung des 

Abflusses von Mitteln im Einzelnen dargelegt werden. Aus demselben Grund 

sollten Kreditinstitute während der Umsetzung der im Vermerk vorgesehenen 

Maßnahmen auch ihre Liquiditätsposition stärken und von aggressiven 

Geschäftspraktiken sowie von der Ausschüttung von Dividenden oder variablen 

Vergütungen und vom Rückkauf eigener Aktien oder der Inanspruchnahme hybrider 

Kapitalinstrumente absehen. Ein solcher Vermerk sollte auch eine Ausstiegsstrategie 

für etwaige in Anspruch genommene Unterstützungsmaßnahmen enthalten. Das 

Kreditinstitut sollte der zuständigen Behörde innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens einen Reorganisationsplan vorlegen, um die langfristige Rentabilität 

zu sichern. Präventive Maßnahmen, die einem Kreditinstitut gewährt werden, 

sollten ausgesetzt werden, wenn die zuständige Behörde nicht davon überzeugt ist, 

dass der Reorganisationsplan glaubwürdig und durchführbar ist, um die 

langfristige Rentabilität zu sichern. Ist das Kreditinstitut Mitglied eines 

                                                 
10  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 
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institutsbezogenen Sicherungssystems im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 

Buchstabe c, so sollte das institutsbezogene Sicherungssystem den 

Reorganisationsplan nach Anhörung der zuständigen Behörde genehmigen. Ist 

die zuständige Behörde mit dem Reorganisationsplan nicht zufrieden, sollte sie 

geeignete Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass die langfristige 

Rentabilität gesichert ist. Die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden 

sind am besten in der Lage, die Relevanz und Glaubwürdigkeit der im 

Reorganisationsplan vorgesehenen Maßnahmen zu bewerten. Um sicherzustellen, 

dass die benannten Behörden des Einlagensicherungssystems, das vom Kreditinstitut 

um Finanzierung einer präventiven Maßnahme ersucht wurde, beurteilen können, ob 

alle Voraussetzungen für die Anwendung präventiver Maßnahmen erfüllt sind, 

sollten die zuständigen Behörden mit den benannten Behörden zusammenarbeiten. 

Damit gewährleistet ist, dass hinsichtlich der Anwendung von präventiven 

Maßnahmen in der gesamten Union ein einheitlicher Ansatz verfolgt wird, sollte die 

EBA Leitlinien herausgeben, um die Kreditinstitute bei der Ausarbeitung eines 

solchen Reorganisationsplans zu unterstützen. 

(26a) Um gegebenenfalls das moralische Risiko zu mindern, sollten das Kreditinstitut, 

das von Einlagensicherungssystemen Unterstützung in Form von präventiven 

Maßnahmen erhält, seine Anteilseigner, seine Gläubiger oder die 

Unternehmensgruppe, der es angehört, aus eigenen Mitteln zur Umstrukturierung 

beitragen und eine angemessene Vergütung für die vom 

Einlagensicherungssystem gewährte präventive Maßnahme bereitstellen. 

(27) Um sicherzustellen, dass Kreditinstitute, die von Einlagensicherungssystemen in 

Form von präventiven Maßnahmen unterstützt werden, ihren Verpflichtungen 

nachkommen, sollten die zuständigen Behörden von Kreditinstituten, die ihren 

Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, einen Abhilfeplan, die Rückzahlung des 

im Rahmen der präventiven Maßnahmen geleisteten Beitrags oder die Einhaltung 

der Ausstiegsstrategie verlangen. Ist eine zuständige Behörde der Auffassung, dass 

sich die langfristige Rentabilität des Kreditinstituts nicht mit den im Abhilfeplan 

vorgesehenen Maßnahmen herstellen lässt, so sollte das Einlagensicherungssystem 

dem Kreditinstitut keine weitere präventive Unterstützung gewähren, und die 

zuständigen Behörden sollten bewerten, ob das Institut gemäß Artikel 32 der 

Richtlinie 2014/59/EU ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. Die gleichen 
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Konsequenzen sollten greifen, wenn das Kreditinstitut den Abhilfeplan nicht 

einhält. Damit gewährleistet ist, dass hinsichtlich der Anwendung von präventiven 

Maßnahmen in der gesamten Union ein einheitlicher Ansatz verfolgt wird, sollte die 

EBA Leitlinien herausgeben, um die Kreditinstitute bei der Ausarbeitung eines 

solchen Abhilfeplans zu unterstützen. 

(28) Um nachteilige Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Binnenmarkt zu 

vermeiden, muss festgelegt werden, dass bei alternativen Maßnahmen im 

Insolvenzfall die einschlägigen Stellen, die ein Kreditinstitut im Rahmen eines 

nationalen Insolvenzverfahrens vertreten (Insolvenzverwalter, Zwangsverwalter, 

Verwalter oder sonstiges), Vorkehrungen für die Vermarktung der Geschäftstätigkeit 

des Kreditinstituts oder eines Teils davon in einem offenen, transparenten und 

diskriminierungsfreien Verfahren treffen und gleichzeitig darauf abzielen sollten, 

einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen. Das Kreditinstitut oder jeglicher 

Intermediär, der im Namen des Kreditinstituts handelt, sollte Regelungen anwenden, 

die für die Vermarktung von Vermögenswerten, Rechten und Verbindlichkeiten, die 

potenziellen Käufern übertragen werden sollen, geeignet sind. In jedem Fall sollte 

die Verwendung staatlicher Mittel, sofern erforderlich, weiterhin den einschlägigen 

Beihilfevorschriften gemäß dem Vertrag unterliegen. 

(29) Da die Einlagensicherungssysteme in erster Linie für den Schutz gedeckter Einlagen 

sorgen sollen, sollten sie nur dann andere Inanspruchnahmen, bei denen es sich nicht 

um Auszahlungen handelt, finanzieren dürfen, wenn diese Maßnahmen günstiger 

sind als Auszahlungen. Die bei der Anwendung dieser Regel 

(„Kostenoptimierungsprüfung“) gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, dass 

diesbezüglich mehrere Mängel bestehen, da im geltenden Rahmen nicht im 

Einzelnen festgelegt ist, wie die Kosten dieser Inanspruchnahmen oder die Kosten 

der Auszahlung bestimmt werden. Um eine einheitliche Anwendung der 

Kostenoptimierungsprüfung in der gesamten Union zu gewährleisten, muss 

festgelegt werden, wie diese Kosten berechnet werden. Gleichzeitig sollten keine 

übermäßig strengen Bedingungen festgelegt werden, die eine Verwendung der 

Finanzmittel von Einlagensicherungssystemen für andere Inanspruchnahmen als die 

Auszahlung de facto unmöglich machen würden. Bei der 

Kostenoptimierungsprüfung sollten die Einlagensicherungssysteme zunächst 

überprüfen, ob die Kosten für die Finanzierung der ausgewählten Maßnahme 
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niedriger sind als die Kosten für die Erstattung der gedeckten Einlagen. Im Rahmen 

der Methode für die Kostenoptimierungsprüfung sollte der Zeitwert des Geldes 

berücksichtigt werden.  

(30) Die Liquidation kann ein langwieriger Prozess sein, dessen Effizienz von der 

Effizienz der nationalen Gerichte, den Insolvenzregelungen, den jeweiligen 

Merkmalen der einzelnen Bank und den Umständen des Ausfalls abhängt. Bei 

Inanspruchnahmen von Einlagensicherungssystemen im Rahmen alternativer 

Maßnahmen sollte sich die Kostenoptimierungsprüfung auf die Bewertung der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Kreditinstituts gemäß Artikel 36 

Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU und auf die Schätzung nach Artikel 36 Absatz 8 

der genannten Richtlinie stützen. Die genaue Bewertung von Wiedereinziehungen im 

Rahmen eines Liquidationsverfahrens kann jedoch mit Blick auf die 

Kostenoptimierungsprüfung für präventive Maßnahmen, die lange vor einer 

vorhersehbaren Liquidation erfolgen sollten, eine Herausforderung darstellen. Daher 

sollte das kontrafaktische Szenario für die Kostenoptimierungsprüfung für präventive 

Maßnahmen entsprechend angepasst werden, und die erwarteten 

Wiedereinziehungen sollten in jedem Fall auf einen angemessenen Betrag begrenzt 

werden, der auf der Höhe von Wiedereinziehungen in früheren Auszahlungsfällen 

beruht. 

(31) Die benannten Behörden sollten die Kosten der Maßnahme für das 

Einlagensicherungssystem, auch nach der Rückzahlung eines Kredits, einer 

Kapitalzuführung oder der Inanspruchnahme einer Garantie, abzüglich der 

erwarteten Erträge, der operativen Aufwendungen und der potenziellen Verluste, 

anhand eines kontrafaktischen Szenarios auf der Grundlage eines hypothetischen 

endgültigen Verlusts am Ende des Insolvenzverfahrens schätzen, wobei 

Wiedereinziehungen des Einlagensicherungssystems im Rahmen des 

Liquidationsverfahrens einer Bank zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus sollten 

im kontrafaktischen Szenario die möglichen Kosten der wirtschaftlichen und 

finanziellen Instabilität für das Einlagensicherungssystem berücksichtigt werden, 

einschließlich der Notwendigkeit, im Rahmen des Mandats des 

Einlagensicherungssystems zusätzliche Mittel einzusetzen, um die Einleger und 

die Finanzstabilität zu schützen und eine Ansteckung zu verhindern. Um ein faires 

und umfassenderes Bild der tatsächlichen Kosten einer Entschädigung der Einleger 
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zu erhalten, sollte die Schätzung der Verluste, die durch die Erstattung gedeckter 

Einlagen entstehen, auch die indirekt durch die Entschädigung der Einleger 

anfallenden Kosten enthalten. Diese Kosten sollten ▌die Kosten umfassen, die dem 

Einlagensicherungssystem durch den Rückgriff auf alternative 

Finanzierungsmöglichkeiten entstehen könnten. Um die einheitliche Anwendung der 

Kostenoptimierungsprüfung zu gewährleisten, sollte die EBA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards ausarbeiten, deren Gegenstand die Methode zur Berechnung 

der Kosten der verschiedenen Inanspruchnahmen eines Einlagensicherungssystems 

ist. Zur Gewährleistung, dass die Methode für die Kostenoptimierungsprüfung mit 

dem gesetzlichen oder vertraglichen Mandat des Einlagensicherungssystems 

▌kohärent ist, sollte die EBA ▌Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

ausarbeiten. 

(32) Um den harmonisierten Einlegerschutz zu verbessern und die jeweiligen 

Zuständigkeiten in der gesamten Union festzulegen, sollte das 

Einlagensicherungssystem des Herkunftsmitgliedstaats die Auszahlung an Einleger 

sicherstellen, die in Mitgliedstaaten ansässig sind, in denen die Kreditinstitute, die 

Mitglieder des Einlagensicherungssystems sind, Einlagen und andere rückzahlbare 

Gelder entgegennehmen, indem sie Einlagendienstleistungen auf 

grenzüberschreitender Basis anbieten, ohne im Aufnahmemitgliedstaat 

niedergelassen zu sein. Um die Auszahlungsvorgänge und die Bereitstellung von 

Informationen für Einleger zu erleichtern, sollte es dem Einlagensicherungssystem 

des Aufnahmemitgliedstaats gestattet sein, als Kontaktstelle für Einleger bei 

Kreditinstituten, die ihre Dienstleistungsfreiheit ausüben, zu fungieren. 

(33) Die Zusammenarbeit zwischen Einlagensicherungssystemen in der gesamten Union 

ist von entscheidender Bedeutung, um eine rasche und kosteneffiziente 

Entschädigung der Einleger zu gewährleisten, wenn Kreditinstitute 

Bankdienstleistungen über Zweigstellen in anderen Mitgliedstaaten erbringen. 

Angesichts des technologischen Fortschritts, der die Nutzung grenzüberschreitender 

Übertragungen und die Fernidentifizierung fördert, sollte es dem 

Einlagensicherungssystem des Herkunftsmitgliedstaats gestattet sein, die 

Erstattungen direkt an Einleger von Zweigstellen in einem anderen Mitgliedstaat zu 

entrichten, sofern der Verwaltungsaufwand und die Kosten geringer sind als bei der 

Erstattung durch das Einlagensicherungssystem des Aufnahmemitgliedstaats. Diese 
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Flexibilität sollte den derzeitigen Kooperationsmechanismus ergänzen, wonach 

Einleger von Zweigstellen Erstattungen vom Einlagensicherungssystem des 

Aufnahmemitgliedstaats im Namen des Einlagensicherungssystems des 

Herkunftsmitgliedstaats erhalten. Zur Wahrung des Einlegervertrauens in den 

Aufnahme- und Herkunftsmitgliedstaaten sollte die EBA Leitlinien herausgeben, um 

die Einlagensicherungssysteme bei dieser Zusammenarbeit zu unterstützen, indem 

sie unter anderem eine Liste von Bedingungen vorschlägt, unter denen ein 

Einlagensicherungssystem des Herkunftsmitgliedstaats beschließen könnte, 

Erstattungen an Einleger von Zweigstellen im Aufnahmemitgliedstaat zu entrichten. 

(34) Welchem Einlagensicherungssystem ein Kreditinstitut angehört, kann sich ändern, 

wenn das Kreditinstitut seinen Sitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt oder eine 

Tochtergesellschaft in eine Zweigstelle umwandelt oder umgekehrt. Nach Artikel 14 

Absatz 3 der Richtlinie 2014/49/EU werden die Beiträge eines solchen 

Kreditinstituts, die in den zwölf Monaten vor der Übertragung entrichtet wurden, 

proportional zur Höhe der übertragenen gedeckten Einlagen auf das andere 

Einlagensicherungssystem übertragen. Um sicherzustellen, dass die Übertragung von 

Beiträgen auf das empfangende Einlagensicherungssystem nicht von divergierenden 

nationalen Vorschriften über die Rechnungsstellung oder dem tatsächlichen 

Zeitpunkt der Zahlung von Beiträgen abhängt, sollte das ursprüngliche 

Einlagensicherungssystem den zu übertragenden Betrag auf der Grundlage der 

Verbindlichkeiten berechnen, die dem empfangenden Einlagensicherungssystem 

infolge der Übertragung entstehen könnten. Die EBA sollte Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen die Methode für die Berechnung des 

zu übertragenden Betrags festgelegt wird, um eine neutrale Auswirkung der 

Übertragung auf die Finanzlage des empfangenden Einlagensicherungssystems 

und des ursprünglichen Einlagensicherungssystems in Bezug auf die von diesen 

abgedeckten Risiken sicherzustellen.  

(35) In der gesamten Union muss für einen einheitlichen Einlegerschutz gesorgt werden; 

ein solcher Schutz lässt sich jedoch nicht vollständig durch Regelungen herstellen, 

die zur Bewertung der Gleichwertigkeit des Einlegerschutzes in Drittstaaten 

angewandt werden. Aus diesem Grund sollten sich in der Union belegene 

Zweigstellen eines Kreditinstituts, das seinen Sitz in einem Drittstaat hat, einem 

Einlagensicherungssystem in dem Mitgliedstaat anschließen, in dem sie ihre 
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Tätigkeit der Entgegennahme von Einlagen ausüben. Diese Anforderung würde auch 

die Kohärenz mit den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU gewährleisten, die 

darauf abzielen, robustere Aufsichts- und Abwicklungsrahmen für Gruppen aus 

Drittstaaten einzuführen, die Bankdienstleistungen in der Union erbringen. Es sollte 

jedoch vermieden werden, dass Einlagensicherungssysteme den wirtschaftlichen und 

finanziellen Risiken von Drittstaaten ausgesetzt sind. Einlagen bei Zweigstellen in 

Drittstaaten, die von Kreditinstituten in der Union eingerichtet wurden, sollten daher 

nicht unter den Schutz fallen.  

(36) Die standardisierte und regelmäßige Offenlegung von Informationen sorgt auf 

Einlegerseite für eine stärkere Sensibilisierung für die Einlagensicherung. Bei der 

Anpassung der Offenlegungspflichten an die technologischen Entwicklungen sollte 

den neuen digitalen Kommunikationskanälen Rechnung getragen werden, über die 

die Kreditinstitute mit Einlegern interagieren. Die Einleger sollten klare und 

einheitliche Informationen erhalten, aus denen hervorgeht, wie ihre Einlagen 

geschützt werden, und gleichzeitig sollte der damit verbundene Verwaltungsaufwand 

für Kreditinstitute oder Einlagensicherungssysteme verringert werden. Die EBA 

sollte beauftragt werden, Entwürfe technischer Durchführungsstandards 

auszuarbeiten, in denen zum einen Inhalt und Format des Einleger-

Informationsbogens, der den Einlegern jährlich zu übermitteln ist, und zum anderen 

die im Muster enthaltenen Informationen festgelegt werden, die den Einlegern 

entweder von Einlagensicherungssystemen oder von Kreditinstituten in bestimmten 

Situationen, einschließlich bei Verschmelzungen von Kreditinstituten, der 

Feststellung, dass Einlagen nicht verfügbar sind, oder der Erstattung von Einlagen 

von Kundengeldern, zu übermitteln sind.  

(37) Die Verschmelzung von Kreditinstituten oder die Umwandlung eines 

Tochterunternehmens in eine Zweigstelle oder umgekehrt könnte sich auf die 

wesentlichen Merkmale des Einlegerschutzes auswirken. Um Nachteile für Einleger 

zu vermeiden, deren Einlagen nach einer Verschmelzung bei beiden fusionierten 

Banken hinterlegt wären und deren Anspruch auf Einlagensicherung infolge von 

Änderungen hinsichtlich der Zugehörigkeit einer Bank zu einem 

Einlagensicherungssystem geringer ausfiele, sollten alle Einleger über solche 

Änderungen informiert werden und das Recht haben, ihre Gelder entschädigungsfrei 
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bis zur Höhe des Betrags abzuziehen, der der entgangenen Deckung der Einlagen 

entspricht. 

(38) Damit die Finanzstabilität gewahrt bleibt, eine Ansteckung vermieden wird und den 

Einlegern ermöglicht wird, gegebenenfalls ihr Recht auf Inanspruchnahme von 

Einlagen wahrzunehmen, sollten die benannten Behörden, betreffenden 

Einlagensicherungssysteme und Kreditinstitute die Einleger über die 

Nichtverfügbarkeit von Einlagen informieren. 

(39) Um die Transparenz für Einleger zu erhöhen und die finanzielle Solidität und das 

Vertrauen der Einlagensicherungssysteme untereinander bei der Erfüllung ihres 

Mandats zu fördern, sollten die geltenden Meldepflichten verbessert werden. 

Aufbauend auf den geltenden Verpflichtungen, die es den 

Einlagensicherungssystemen ermöglichen, sämtliche benötigten Informationen von 

ihren Mitgliedsinstituten anzufordern, um eine Auszahlung vorzubereiten, sollten die 

Einlagensicherungssysteme auch in der Lage sein, Informationen anzufordern, die 

für die Vorbereitung einer Auszahlung im Rahmen der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit notwendig sind. Die Mitgliedsinstitute sollten verpflichtet sein, auf 

Ersuchen eines Einlagensicherungssystems allgemeine Informationen über jegliche 

wesentlichen grenzüberschreitenden Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten 

bereitzustellen. Um der EBA ein angemessenes Spektrum an Informationen über die 

Entwicklung der verfügbaren Finanzmittel der Einlagensicherungssysteme und über 

die Verwendung dieser Mittel zur Verfügung zu stellen, sollten die Mitgliedstaaten 

gewährleisten, dass die Einlagensicherungssysteme die EBA jährlich über die Höhe 

der gedeckten Einlagen und verfügbaren Finanzmittel unterrichten und der EBA die 

Umstände mitteilen, die zur Verwendung der Mittel des Einlagensicherungssystems 

für Auszahlungen oder andere Maßnahmen geführt haben. Um der gestärkten Rolle 

der Einlagensicherungssysteme bei der Bewältigung der Bankenkrise Rechnung zu 

tragen, wobei darauf abgezielt wird, die Verwendung der Finanzmittel von 

Einlagensicherungssystemen bei der Abwicklung zu erleichtern, sollten die 

Einlagensicherungssysteme das Recht haben, jährlich die Zusammenfassung der 

Abwicklungspläne von Kreditinstituten zu erhalten, damit sie insgesamt besser 

darauf vorbereitet sind, die Finanzmittel bereitzustellen.  

(40) Technische Standards für Finanzdienstleistungen sollten EU-weit eine kohärente 

Harmonisierung und einen angemessenen Einlegerschutz erleichtern. Da die EBA 
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über hochgradig spezialisierte Fachleute verfügt, wäre es effizient und angemessen, 

ihr die Aufgabe zu übertragen, Entwürfe für technische Regulierungs- und 

Durchführungsstandards, die keine politischen Entscheidungen erfordern, 

auszuarbeiten und der Kommission zur Annahme vorzulegen.  

(41) Die Kommission sollte – soweit in dieser Richtlinie festgelegt – von der EBA 

ausgearbeitete Entwürfe technischer Regulierungsstandards im Wege delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und im Einklang mit den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates11 

erlassen, um Folgendes festzulegen: a) die technischen Einzelheiten im 

Zusammenhang mit der Identifizierung von Kunden von Finanzinstituten zum Zweck 

der Auszahlung von Einlagen von Kundengeldern, die Kriterien für die Erstattung an 

den Kontoinhaber zugunsten der einzelnen Kunden oder für eine Direkterstattung an 

den Kunden sowie die Vorschriften, die mehrfache Auszahlungsansprüche für ein 

und denselben Begünstigten verhindern, b) die Methode, nach der die 

Kostenoptimierungsprüfung vorgenommen wird, und c) die Methode für die 

Berechnung der verfügbaren Finanzmittel, die auf die Zielausstattung angerechnet 

werden können.  

(42) Die Kommission sollte – soweit in dieser Richtlinie festgelegt – befugt sein, von der 

EBA ausgearbeitete Entwürfe technischer Durchführungsstandards im Wege von 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV und im Einklang mit Artikel 15 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 anzunehmen, um Folgendes festzulegen: a) 

Inhalt und Format des Einleger-Informationsbogens, das Muster für Informationen, 

die entweder Einlagensicherungssysteme oder Kreditinstitute den Einlegern 

übermitteln sollten, b) die Verfahren, die von Kreditinstituten bei der Übermittlung 

von Informationen an ihr Einlagensicherungssystem und die von 

Einlagensicherungssystemen und benannten Behörden bei der Übermittlung von 

Informationen an die EBA einzuhalten sind, sowie die Muster für die Bereitstellung 

dieser Informationen. 

(43) Die Richtlinie 2014/49/EU sollte daher entsprechend geändert werden. 

                                                 
11  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 
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(44) Damit Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz außerhalb der Union, die nicht 

Mitglied eines Einlagensicherungssystems in der Union sind, sich einem 

Einlagensicherungssystem in der Union anschließen können, sollte diesen 

Zweigstellen hinreichend Zeit eingeräumt werden, um die zur Erfüllung dieser 

Anforderung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.  

(45) Nach der Richtlinie 2014/49/EU können die Mitgliedstaaten ein institutsbezogenes 

Sicherungssystem als Einlagensicherungssystem anerkennen, wenn es den 

Voraussetzungen gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und den Anforderungen der Richtlinie 2014/49/EU genügt. Um dem spezifischen 

Geschäftsmodell dieser institutsbezogenen Sicherungssysteme und insbesondere der 

Relevanz der Funktionen Rechnung zu tragen, die für deren Mandat von 

grundlegender Bedeutung sind und die sie zusätzlich zu den unter diese Richtlinie 

fallenden Funktionen erfüllen, sollte den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 

eingeräumt werden, den institutsbezogenen Sicherungssystemen zu gestatten, solche 

Funktionen weiterhin wahrzunehmen. Um ihnen ausreichend Zeit zu geben, sich 

an die neuen Bestimmungen, insbesondere die Schutzbestimmungen für die 

Anwendung von präventiven Maßnahmen, anzupassen, sollte den 

institutsbezogenen Sicherungssystemen außerdem ein dreijähriger 

Übergangszeitraum eingeräumt werden. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen 

sicherzustellen und ein hohes Maß an Einlegerschutz aufrechtzuerhalten, sollten 

die Funktionen und Aufgaben, die zusätzlich zu den unter diese Richtlinie 

fallenden Funktionen und Aufgaben wahrgenommen werden, über die 

Zielausstattung hinaus durch zusätzliche Finanzmittel finanziert werden. 

Institutsbezogene Sicherungssysteme sollten für ihre anderen Zwecke, die nicht zu 

den unter diese Richtlinie fallenden Funktionen gehören, einen getrennten Fonds 

füllen, wie es zwischen der Europäischen Zentralbank, der zuständigen nationalen 

Behörde und den einschlägigen institutsbezogenen Sicherungssystemen ▌vereinbart 

wurde.  

(46) Damit die Einlagensicherungssysteme und die benannten Behörden die für die 

Anwendung der neuen Vorschriften über die Verwendung von präventiven 

Maßnahmen erforderlichen operativen Kapazitäten aufbauen können, ist es 

angezeigt, eine spätere Anwendung dieser neuen Vorschriften vorzusehen.  
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(47) Da die Ziele dieser Richtlinie, insbesondere die Gewährleistung eines einheitlichen 

Einlegerschutzes in der Union, aufgrund der Risiken, die divergierende nationale 

Ansätze für die Integrität des Binnenmarkts nach sich ziehen, von den 

Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem Umfang verwirklicht werden können und 

sich durch Änderung von Vorschriften, die auf Unionsebene bereits festgelegt sind, 

besser auf Unionsebene erreichen lassen, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für 

die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2014/49/EU  

Die Richtlinie 2014/49/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Diese Richtlinie regelt die Errichtung und die Funktionsweise von 

Einlagensicherungssystemen, die Deckung und Erstattung von Einlagen und die 

Verwendung der Finanzmittel der Einlagensicherungssysteme für Maßnahmen, 

die darauf abzielen, den Zugang der Einleger zu ihren Einlagen sicherzustellen, 

und legt die Verfahren dafür fest.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung:  

„d) die den unter den Buchstaben a, b oder c dieses Absatzes genannten 

Systemen angeschlossenen Kreditinstitute und Zweigstellen von Kreditinstituten 

mit Sitz außerhalb der Union.“ 

2. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„3. ‚Einlage‘ ein Guthaben, das sich aus auf einem Konto verbliebenen Beträgen 

oder aus Zwischenpositionen im Rahmen von normalen Bankgeschäften ergibt, 
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die Kreditinstitute im Rahmen ihres gewöhnlichen Geschäftsbetriebs tätigen, und 

vom Kreditinstitut nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen 

Bedingungen zurückzuzahlen ist, einschließlich einer Festgeldeinlage und einer 

Spareinlage, jedoch ausschließlich von Guthaben, wenn“ 

b) In Nummer 13 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„13. ‚Zahlungsverpflichtung‘ eine unwiderrufliche, vollständig besicherte 

Verpflichtung eines Kreditinstituts, einem Einlagensicherungssystem einen 

Geldbetrag zu zahlen, wenn dieser von diesem Einlagensicherungssystem 

abgerufen wird, vorausgesetzt die Sicherheiten“ 

c) Die folgenden Nummern 19 bis 23 werden angefügt:  

19. ‚Abwicklungsbehörde‘ eine Abwicklungsbehörde im Sinne von Artikel 2 

Nummer 18 der Richtlinie 2014/59/EU; 

20. ‚Einlagen von Kundengeldern‘ Gelder, die Kontoinhaber, bei denen es sich um 

Finanzinstitute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 26 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 handelt, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit bei einem 

Kreditinstitut für Rechnung ihrer Kunden hinterlegen; 

21. ‚Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen‘ den Rechtsrahmen, der 

durch die Artikel 107, 108 und 109 AEUV sowie durch alle aufgrund von 

Artikel 108 Absatz 4 oder Artikel 109 AEUV erlassenen Unionsrechtsakte, 

einschließlich Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen, vorgegeben wird; 

22. ‚Geldwäsche‘ Geldwäsche im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der [Bitte 

Verweis einfügen – Vorschlag für eine Verordnung zur Bekämpfung der 

Geldwäsche – COM(2021)0420]*; 

23. ‚Terrorismusfinanzierung‘ Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 2 

Nummer 2 der [Bitte Verweis einfügen – Vorschlag für eine Verordnung zur 

Bekämpfung der Geldwäsche – COM(2021)0420] **.“ 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Anteile an irischen Bausparkassen, ausgenommen solche, die im Sinne 

des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b ihrem Wesen nach als Kapital anzusehen 

sind, gelten als Einlagen.“ 
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____________________________________________ 

* [Bitte vollständigen Verweis einfügen – Vorschlag für eine Verordnung zur 

Bekämpfung der Geldwäsche – COM(2021)0420] 

** [Bitte vollständigen Verweis einfügen – Vorschlag für eine Verordnung zur 

Bekämpfung der Geldwäsche – COM(2021)0420] 

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:  

-a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Ein vertragliches System nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b dieser 

Richtlinie kann als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt werden, 

wenn es den Anforderungen dieser Richtlinie genügt. 

Ein institutsbezogenes Sicherungssystem kann als Einlagensicherungssystem 

amtlich anerkannt werden, wenn es die Voraussetzungen gemäß Artikel 113 

Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt und den Anforderungen 

dieser Richtlinie genügt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bis zum ... [36 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] ein institutsbezogenes 

Sicherungssystem, das gemäß diesem Absatz als Einlagensicherungssystem 

anerkannt ist, seine verfügbaren Finanzmittel, die einer Zielausstattung 

gemäß Artikel 10 Absatz 2 dieser Richtlinie unterliegen, von den zusätzlichen 

Finanzmitteln für die Erfüllung anderer als der in der vorliegenden 

Richtlinie geregelten Mandate trennt.“ 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Kommt ein Kreditinstitut seinen Verpflichtungen als Mitglied eines 

Einlagensicherungssystems nicht nach, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

dieses Einlagensicherungssystem die benannte Behörde und die für dieses 

Kreditinstitut zuständige Behörde hiervon umgehend in Kenntnis setzt.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige Behörde in 

Zusammenarbeit mit der benannten Behörde unverzüglich alle geeigneten 

Maßnahmen ergreift, erforderlichenfalls auch die Verhängung von Sanktionen, 

um sicherzustellen, dass das betreffende Kreditinstitut seinen Verpflichtungen als 

Mitglied eines Einlagensicherungssystems nachkommt. ▌ 
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Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über die Sanktionen fest, die bei 

Verstößen von Kreditinstituten gegen die ihnen als Mitglied eines 

Einlagensicherungssystems obliegenden Pflichten verhängt werden können. 

Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.“ 

b) Folgender Absatz 4a wird eingefügt: 

„(4a) Entrichtet ein Kreditinstitut die in Artikel 10 und Artikel 11 Absatz 4 

genannten Beiträge nicht innerhalb der vom Einlagensicherungssystem 

festgelegten Frist, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass das 

Einlagensicherungssystem für die Dauer des Verzugs Zinsen nach dem 

gesetzlichen Zinssatz auf den fälligen Betrag berechnet.“ 

c) Die Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

„(5) Kommt das Kreditinstitut trotz der in den Absätzen 4 und 4a genannten 

Maßnahmen den Verpflichtungen nicht nach, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass das Einlagensicherungssystem die benannte Behörde unterrichtet. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die benannte Behörde bewertet, ob das Institut 

die Voraussetzungen für eine weitere Mitgliedschaft im 

Einlagensicherungssystem noch erfüllt, und die zuständige Behörde über das 

Ergebnis dieser Bewertung unterrichtet. 

(6) Beschließt die zuständige Behörde, die Zulassung im Einklang mit Artikel 18 

der Richtlinie 2013/36/EU zu entziehen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

das Kreditinstitut nicht länger Mitglied des Einlagensicherungssystems ist. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagen, die zu dem Zeitpunkt gehalten 

werden, zu dem die Mitgliedschaft eines Kreditinstituts bei dem 

Einlagensicherungssystem endet, für einen Zeitraum von höchstens sechs 

Monaten weiterhin durch dieses Einlagensicherungssystem abgesichert sind.“ 

ca) In Absatz 7 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die benannten Behörden verfügen über die erforderlichen 

Durchsetzungsbefugnisse, einschließlich der Befugnis zur Verhängung von 

Sanktionen oder sonstigen Verwaltungsmaßnahmen, um Verstößen gegen diese 

Richtlinie durch Einlagensicherungssysteme abzuhelfen.“ 

d) Absatz 8 wird gestrichen. 
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e) Folgender Absatz 13 wird angefügt: 

„(13) ▌Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zu 

Umfang, Inhalt und Verfahren der in Absatz 10 genannten Stresstests aus. 

Die EBA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum ... 

[24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

der Kommission vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch die 

Annahme der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

4. Artikel 5 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„(1) Folgende Einlagen sind von einer Erstattung durch 

Einlagensicherungssysteme ausgenommen:“ 

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Einlagen, die im Zusammenhang mit Transaktionen entstanden sind, 

aufgrund deren Personen in einem Strafverfahren wegen Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verurteilt worden sind,“ 

▌ 

iv) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) Einlagen, von deren Inhaber niemals nach Artikel 16 der Verordnung 

(EU) …. [bitte Kurzverweis einfügen – Vorschlag für eine Verordnung zur 

Bekämpfung der Geldwäsche – COM(2021)0420] die Identität festgestellt 

wurde, wenn diese nicht mehr verfügbar sind, ausgenommen, wenn ein 

Inhaber eine Auszahlung fordert und nachweist, dass die nicht erfolgte 

Feststellung der Identität nicht auf seine Handlungen zurückzuführen ist,“ 

v) Buchstabe j wird gestrichen.  

va)  Folgender Buchstabe wird angefügt: 
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„ka) Einlagen von natürlichen oder juristischen Personen, die 

gezielten finanziellen Sanktionen der Union unterliegen.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe i können die Mitgliedstaaten 

beschließen, dass Einlagen kleiner und mittlerer Unternehmen, die von privaten 

und betrieblichen Altersversorgungssystemen gehalten werden, bis zu der in 

Artikel 6 Absatz 1 festgesetzten Deckungssumme in die Erstattung einbezogen 

sind.“ 

5. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Zusätzlich zu Absatz 1 gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die 

folgenden Einlagen mindestens bis zum Betrag von 500 000 EUR und 

höchstens bis zum Betrag von 2 500 000 EUR für eine Dauer von sechs 

Monaten nach Gutschrift des Betrags oder nach dem Zeitpunkt, ab dem 

diese Einlagen auf rechtlich zulässige Weise übertragen werden können, 

geschützt sind:“ 

ii) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Einlagen, die aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit 

privat genutzten Wohnimmobilien resultieren, und Einlagen, die für solche 

Transaktionen bestimmt sind, sofern diese Transaktionen in einem 

Zeitraum von vier Monaten von einer natürlichen Person abgeschlossen 

werden und diese natürliche Person Dokumente vorlegen kann, die eine 

solche Transaktion belegen,“ 

iia) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 

nimmt die Kommission eine Überprüfung der in Unterabsatz 1 genannten 

und entsprechend der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten geschützten 

Beträge vor, um festzustellen, ob der in jedem Unterabsatz genannte 

Höchstbetrag verringert werden sollte, wobei zu berücksichtigen ist, ob die 

geschützten Beträge verhältnismäßig sind und durch sie gleiche 
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Wettbewerbsbedingungen in der gesamten Union sichergestellt werden. 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht vor, dem sie erforderlichenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag 

beifügt.“ 

b) Folgender Absatz 2a wird eingefügt: 

„(2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Deckungssumme gemäß 

Absatz 2 die in Absatz 1 festgelegte Deckungssumme ergänzt.“ 

6. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird gestrichen. 

aa) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kreditinstitute ihren 

Einlagensicherungssystemen mindestens einmal jährlich den Gesamtbetrag 

der erstattungsfähigen Einlagen melden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass Einlagensicherungssysteme Kreditinstitute jederzeit auffordern können, 

sie über die erstattungsfähigen Gesamteinlagen der einzelnen Einleger zu 

informieren.“ 

b) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Einlagensicherungssystem 

Einlagenzinsen erstattet, die bis zu dem Tag aufgelaufen sind, an dem eine 

einschlägige Verwaltungsbehörde eine Feststellung nach Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 8 Buchstabe a trifft oder ein Gericht eine Entscheidung nach Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b fällt, zu diesem Tag aber noch nicht 

gutgeschrieben oder belastet wurden. Die in Artikel 6 Absatz 1 genannte 

Deckungssumme oder – unter den in Artikel 6 Absatz 2 genannten Umständen – 

die in jenem Absatz festgelegte Deckungssumme wird nicht überschritten. 

Wenn die Zinssätze für bestimmte Einlagen den geltenden Marktzinssatz, der 

auf der Grundlage transparenter und öffentlich zugänglicher Daten bestimmt 

wird, deutlich übersteigen, ist das Einlagensicherungssystem befugt, die 

erstatteten Zinsen anzupassen, um dem zum Zeitpunkt der Feststellung durch 

die einschlägige Verwaltungsbehörde oder der Entscheidung durch das Gericht 

geltenden Marktzinssatz Rechnung zu tragen. Diese Anpassung ist 
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vorzunehmen, um ein moralisches Risiko abzuwenden. Die Kriterien und 

Methoden für die Definition von ‚deutlich übersteigen‘ und für die Anpassung 

werden in transparenter Weise im Einklang mit den von der EBA entwickelten 

Leitlinien und vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen nationalen 

Behörde festgelegt.“  

7. Folgender Artikel 7a wird eingefügt: 

„Artikel 7a 

Nachweislast für die Erstattungsfähigkeit und den Anspruch auf Einlagen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den in Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 7 

Absatz 3 genannten Fällen ein Einleger oder gegebenenfalls ein Kontoinhaber 

nachweist, dass entweder die betreffenden Einlagen die Bedingungen des 

Artikels 6 Absatz 2 erfüllen oder dass er unter den in Artikel 7 Absatz 3 

genannten Umständen über die Einlagen verfügen kann.“ 

8. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

-a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Einlagensicherungssysteme stellen sicher, dass der zu erstattende 

Betrag so schnell wie möglich, in jedem Fall aber binnen sieben 

Arbeitstagen ab dem Tag, an dem eine einschlägige Verwaltungsbehörde 

eine Feststellung nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a getroffen 

hat oder ein Gericht eine Entscheidung nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 

Buchstabe b gefällt hat, zur Verfügung steht. 

-aa) Absatz 2 wird gestrichen. 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 gestatten die Mitgliedstaaten den 

Einlagensicherungssystemen, für die in Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 3 und 

Artikel 8b genannten Einlagen eine längere Frist für die Erstattung anzuwenden, 

die 20 Arbeitstage ab dem Tag, an dem diese Einlagensicherungssysteme die 

vollständigen Unterlagen erhalten haben, die sie von einem Einleger oder 

gegebenenfalls von einem Kontoinhaber angefordert haben, um die Ansprüche 

zu prüfen und festzustellen, ob die Bedingungen für die Erstattung erfüllt sind, 

nicht überschreiten darf. Im Hinblick auf die in Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 7 
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Absatz 3 genannten Einlagen müssen Einlagensicherungssysteme, sofern sie 

den zu erstattenden Betrag nicht innerhalb von weniger als sieben Arbeitstagen 

zur Verfügung stellen können, sicherstellen, dass die Einleger innerhalb von 

fünf Arbeitstagen nach Stellung eines entsprechenden Antrags Zugang zu 

einem angemessenen Betrag aus ihren gedeckten Einlagen erhalten, um ihre 

Lebenshaltungskosten zu decken.“ 

aa) Absatz 4 wird gestrichen. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) abweichend von Absatz 9 haben in den letzten 24 Monaten keine 

Transaktionen in Verbindung mit der Einlage stattgefunden (es handelt sich 

um ein ruhendes Konto), es sei denn, ein Einleger verfügt auch über 

Einlagen auf einem anderen, nicht ruhenden Konto;“ 

ii) Buchstabe d wird gestrichen. 

c) Absatz 8 wird gestrichen.  

d) Absatz 9 erhält folgende Fassung:  

„(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Einlagensicherungssysteme – wenn in den letzten 24 Monaten keine Transaktion 

in Verbindung mit der Einlage stattgefunden hat – einen Schwellenwert für die 

Verwaltungskosten festlegen können, die diesen Einlagensicherungssystemen bei 

einer solchen Erstattung entstünden. Die Einlagensicherungssysteme sind nicht 

verpflichtet, aktiv Schritte zu unternehmen, um Einleger unterhalb dieses 

Schwellenwerts zu entschädigen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Einlagensicherungssysteme Einleger unterhalb dieses Schwellenwerts 

entschädigen, wenn diese darum ersuchen.“ 

9. Folgende Artikel 8a, 8b und 8c werden eingefügt: 

„Artikel 8a 

Erstattung von Einlagen über 10 000 EUR 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme die Einleger 

durch Überweisungen im Sinne des Artikels 2 Nummer 20 der Richtlinie 2014/92/EU 
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des Europäischen Parlaments und des Rates* entschädigen, wenn die zu erstattenden 

Beträge 10 000 EUR übersteigen. 

Artikel 8b 

Deckung von Einlagen von Kundengeldern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Einlagen von Kundengeldern von den 

Einlagensicherungssystemen gedeckt werden, sofern sämtliche der folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) derartige Einlagen werden im Namen und ausschließlich für Rechnung von 

Kunden hinterlegt, die im Einklang mit Artikel 5 Absatz 1 geschützt werden 

können; 

b) derartige Einlagen werden zur Trennung von Kundengeldern im Einklang mit 

den Sicherungsanforderungen hinterlegt, die im Unionsrecht zur Regelung der 

Tätigkeiten der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d genannten Unternehmen 

festgelegt sind;  

c) die unter Buchstabe a genannten Kunden sind, unter der endgültigen 

Verantwortung des Unternehmens, das das Konto im Auftrag von Kunden 

hält, vor dem Tag identifiziert oder identifizierbar, an dem eine einschlägige 

Verwaltungsbehörde eine Feststellung nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 

Buchstabe a trifft oder ein Gericht eine Entscheidung nach Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 8 Buchstabe b fällt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 6 Absatz 1 genannte 

Deckungssumme für jeden Kunden gilt, der die in Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels 

festgelegten Bedingungen erfüllt. Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 berücksichtigt 

das Einlagensicherungssystem bei der Bestimmung des an einen einzelnen Kunden zu 

erstattenden Betrags nicht die Gesamtheit der Einlagengelder, die dieser Kunde bei 

demselben Kreditinstitut hinterlegt hat.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme die 

Erstattung von gedeckten Einlagen ▌direkt an den Kunden durchführen. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Folgendes spezifiziert wird: 
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a) die technischen Einzelheiten im Zusammenhang mit der Identifizierung von 

Kunden für die Erstattung im Einklang mit Artikel 8;  

▌ 

c) die Vorschriften, die mehrfache Auszahlungsansprüche für ein und denselben 

Begünstigten verhindern. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigt 

die EBA sämtliche der folgenden Aspekte: 

a) die Besonderheiten des Geschäftsmodells der verschiedenen Arten von 

Finanzinstituten nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d; 

b) die spezifischen Anforderungen des geltenden Unionsrechts zur Regelung der 

Tätigkeiten der Finanzinstitute nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d mit Blick 

auf die Behandlung von Kundengeldern. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum … [OP: Bitte Datum einfügen = 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch die Annahme der 

in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Artikel 8c 

Aussetzung von Erstattungen im Falle von Bedenken in Bezug auf Geldwäsche 

oder Terrorismusfinanzierung  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die benannte Behörde innerhalb von 

24 Stunden nach Eingang der in Artikel 48 Absatz 4 der [Bitte Verweis einfügen – 

Vorschlag für eine Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Aufhebung der 

Richtlinie (EU) 2015/849 – COM(2021) 423 final] genannten Informationen bei ihr das 

Einlagensicherungssystem über das Ergebnis der in Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung 

(EU) ... [bitte Kurzverweis einfügen – Vorschlag für eine Verordnung zur Bekämpfung 

der Geldwäsche – COM/2021/420 final] genannten Sorgfaltsprüfungen in Bezug auf 

Kunden in Kenntnis setzt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich der 

Informationsaustausch zwischen der benannten Behörde und dem 

Einlagensicherungssystem auf die Informationen beschränkt, die für die Wahrnehmung 
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der Aufgaben und Zuständigkeiten der Einlagensicherungssysteme gemäß dieser 

Richtlinie unbedingt erforderlich sind, und dass dieser Informationsaustausch den in der 

Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates** festgelegten 

Anforderungen entspricht. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme die 

Erstattung nach Artikel 8 Absatz 1 aussetzen, wenn einem Einleger oder einer Person, 

die Anspruch auf die auf ihrem Konto gehaltenen Beträge hat, eine strafbare Handlung 

infolge von oder im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zur 

Last gelegt wird, bis ein Urteil ergangen ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme die 

Erstattung nach Artikel 8 Absatz 1 für die gleiche Dauer aussetzen wie in Artikel 20 der 

[bitte Kurzverweis einfügen – Vorschlag für eine Richtlinie zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 – COM(2021) 423 final] 

festgelegt, wenn sie von der zentralen Meldestelle nach Artikel 32 der Richtlinie (EU) 

[bitte Verweis einfügen – Vorschlag für eine Richtlinie zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 – COM(2021) 423 final] 

darüber unterrichtet werden, dass diese Stelle beschlossen hat, eine Transaktion 

auszusetzen oder die Zustimmung zur Durchführung einer solchen Transaktion zu 

verweigern oder ein Bank- oder ein Zahlungskonto nach Artikel 20 Absatz 1 oder 2 der 

Richtlinie (EU) [bitte Verweis einfügen – Vorschlag für eine Richtlinie zur 

Bekämpfung der Geldwäsche zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 – 

COM(2021) 423 final] auszusetzen.  

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme nicht 

für Maßnahmen haftbar gemacht werden, die im Einklang mit den Anweisungen der 

zentralen Meldestelle ergriffen werden. Die Einlagensicherungssysteme verwenden 

jegliche von der zentralen Meldestelle erhaltenen Informationen ausschließlich für die 

Zwecke dieser Richtlinie. 

____________________________________________ 

* Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den 

Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit 

grundlegenden Funktionen (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214). 
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** Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 

1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (ABl. L 77 vom 27.3.1996, 

S. 20).“ 

10. In Artikel 9 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: 

„(2) Unbeschadet anderer Rechte aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften sind 

Einlagensicherungssysteme, die auf einzelstaatlicher Ebene im Rahmen der 

Einlagensicherung Zahlungen leisten, berechtigt, bei Abwicklungs- oder 

Restrukturierungsverfahren in Höhe der von den Einlagensicherungssystemen 

geleisteten Zahlungen an die Einleger in deren Rechte einzutreten. Leisten 

Einlagensicherungssysteme im Rahmen der in Artikel 37 Absatz 3 Buchstabe a oder b 

der Richtlinie 2014/59/EU genannten Abwicklungsinstrumente oder im Rahmen von 

Maßnahmen nach Artikel 11 Absatz 5 der vorliegenden Richtlinie einen Beitrag, so 

entsteht ihnen für Verluste, die infolge von Beiträgen zur Abwicklung nach Artikel 109 

der Richtlinie 2014/59/EU oder zur Übertragung gemäß Artikel 11 Absatz 5 der 

vorliegenden Richtlinie entstanden sind, unter der Voraussetzung, dass das 

verbleibende Kreditinstitut abgewickelt wird, eine Forderung gegenüber dem 

verbleibenden Kreditinstitut, deren Höhe dem von ihnen geleisteten Beitrag 

entspricht. Im nationalen Recht über das reguläre Insolvenzverfahren muss diese 

Forderung im Rang mit gedeckten Einlagen gleichgestellt sein. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Einleger, deren Einlagen nicht 

innerhalb der in Artikel 8 Absätze 1 und 3 genannten Fristen von den 

Einlagensicherungssystemen erstattet oder anerkannt worden sind, die Erstattung ihrer 

Einlagen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren fordern können.“ 

11. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Nach Unterabsatz 1 werden die folgenden Unterabsätze eingefügt: 

„Für die Berechnung der Zielausstattung nach Unterabsatz 1 liegt der 

Bezugszeitraum zwischen dem 31. Dezember vor dem Zeitpunkt, zu dem 

die Zielausstattung erreicht werden soll, und diesem Zeitpunkt.  

Bei der Feststellung, ob das Einlagensicherungssystem diese Zielausstattung 

erreicht hat, berücksichtigen die Mitgliedstaaten lediglich verfügbare 
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Finanzmittel, die direkt von Mitgliedern an das Einlagensicherungssystem 

geleistet oder von diesen eingezogen wurden, ohne Verwaltungsgebühren 

und -entgelte. Diese verfügbaren Finanzmittel umfassen Kapitalerträge aus 

den Beiträgen der Mitglieder zum Einlagensicherungssystem, jedoch keine 

Erstattungssummen, die von unter die Einlagensicherung fallenden 

Einlegern während der Auszahlungsverfahren nicht in Anspruch genommen 

wurden, und keine Verbindlichkeiten des Einlagensicherungssystems, 

einschließlich Kredite von anderen Einlagensicherungssystemen oder 

alternative Finanzierungsregelungen gemäß Artikel 10 Absatz 9. Der 

ausstehende Betrag eines Kredits an ein anderes 

Einlagensicherungssystem gemäß Artikel 12 wird als Vermögenswert des 

Einlagensicherungssystems, das den Kredit bereitgestellt hat, behandelt 

und wird auf die Zielausstattung des betreffenden 

Einlagensicherungssystems angerechnet.“ 

ii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Haben sich die verfügbaren Mittel nach erstmaligem Erreichen der in 

Unterabsatz 1 genannten Zielausstattung und nach einer Auszahlung von 

Finanzmitteln des Einlagensicherungssystems im Einklang mit Artikel 8 

Absatz 1 und Artikel 11 Absätze 2, 3 und 5 auf weniger als zwei Drittel der 

Zielausstattung verringert, so setzen die Einlagensicherungssysteme den 

regelmäßigen Beitrag in einer Höhe fest, die es ermöglicht, die 

Zielausstattung innerhalb von vier Jahren zu erreichen. 

Haben sich die verfügbaren Mittel nach erstmaligem Erreichen der in 

Unterabsatz 1 genannten Zielausstattung und nach einer Auszahlung von 

Finanzmitteln des Einlagensicherungssystems gemäß Artikel 8 Absatz 1 

und Artikel 11 Absätze 2, 3 und 5 um weniger als ein Drittel der 

Zielausstattung verringert, so setzen die Einlagensicherungssysteme den 

regelmäßigen Beitrag in einer Höhe fest, die es ermöglicht, die 

Zielausstattung innerhalb von zwei Jahren zu erreichen.“ 

iia) Unterabsatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten können den anfänglichen, in Unterabsatz 1 

genannten Zeitraum um maximal vier Jahre verlängern, wenn das 
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Einlagensicherungssystem insgesamt Auszahlungen in Höhe von über 

0,8 % der gedeckten Einlagen getätigt hat, um Erstattungen an Einleger 

vorzunehmen.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die verfügbaren Finanzmittel, die das Einlagensicherungssystem mit 

Blick auf die Erreichung der Zielausstattung nach Unterabsatz 2 berücksichtigt, 

können Zahlungsverpflichtungen umfassen, die auf Verlangen des 

Einlagensicherungssystems innerhalb von 48 Stunden zu leisten sind. Der 

Gesamtanteil solcher Zahlungsverpflichtungen beläuft sich auf höchstens 30 % 

des Gesamtbetrags der gemäß Absatz 2 erhobenen verfügbaren Finanzmittel.  

Die EBA gibt Leitlinien zu Zahlungsverpflichtungen heraus, in denen Kriterien 

für die Zulässigkeit dieser Verpflichtungen festgelegt werden.“ 

c) Absatz 4 wird gestrichen.  

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Einlagensicherungssysteme, 

benannte Behörden oder zuständige Behörden die Anlagestrategie für die 

verfügbaren Finanzmittel der Einlagensicherungssysteme festlegen und dass diese 

Anlagestrategie dem Grundsatz der Diversifizierung und Investitionen in 

risikoarme und liquide Vermögenswerte entspricht. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannte Anlagestrategie den Grundsätzen der Artikel 4, 8 und 10 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2016/451 der Kommission* entspricht. 

____________________________________________ 

* Delegierte Verordnung (EU) 2016/451 der Kommission vom 16. Dezember 

2015 zur Festlegung allgemeiner Grundsätze und Kriterien für die 

Anlagestrategie und von Regeln zur Verwaltung des einheitlichen 

Abwicklungsfonds. (ABl. L 79 vom 30.3.2016, S 2).“ 

e) Folgender Absatz 7a wird eingefügt: 

„(7a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme 

ihre verfügbaren Finanzmittel ganz oder teilweise bei ihrer nationalen Zentralbank 
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oder ihrem nationalen Schatzamt hinterlegen können, sofern dies für die 

Einlagensicherungssysteme kosteneffizient ist und diese verfügbaren 

Finanzmittel auf einem gesonderten Konto geführt werden und dem 

Einlagensicherungssystem im Einklang mit den Artikeln 11 und 12 ohne Weiteres 

zur Verfügung stehen.“ 

ea) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Einlagensicherungssysteme 

über angemessene alternative Finanzierungsregelungen verfügen, die ihnen 

eine kurzfristige Finanzierung zur Erfüllung der gegen sie erhobenen 

Forderungen erlauben. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die alternativen 

Finanzierungsregelungen der Einlagensicherungssysteme nicht aus 

öffentlichen Mitteln finanziert werden.“ 

f) Absatz 10 wird gestrichen. 

g) Folgende Absätze 11, 12 und 13 werden angefügt: 

„(11) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme 

im Zusammenhang mit den in Artikel 11 Absätze 1, 2, 3 und 5 genannten 

Maßnahmen die aus den alternativen Finanzierungsregelungen nach Artikel 10 

Absatz 9 erwachsenden Mittel verwenden können,▌bevor sie auf die verfügbaren 

Finanzmittel zurückgreifen und bevor sie die in Artikel 10 Absatz 8 genannten 

Sonderbeiträge erheben. ▌ 

(12) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen Folgendes spezifiziert wird: 

a) die Methode für die Berechnung der verfügbaren Finanzmittel, die auf 

die in Absatz 2 genannte Zielausstattung angerechnet werden können, 

einschließlich der Einteilung der verfügbaren Finanzmittel der 

Einlagensicherungssysteme und der Kategorien der verfügbaren 

Finanzmittel, die aus Beiträgen stammen; 

b) die Einzelheiten des Verfahrens zur Erreichung der in Absatz 2 

genannten Zielausstattung, nachdem ein Einlagensicherungssystem die 

verfügbaren Finanzmittel im Einklang mit Artikel 11 verwendet hat. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum … [OP: Bitte Datum einfügen = 24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie zu ergänzen, 

indem die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen werden. 

(13) Die EBA arbeitet bis zum ... [OP – Bitte Datum einfügen = 24 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] Leitlinien aus, um den 

Einlagensicherungssystemen bei der Diversifizierung ihrer verfügbaren 

Finanzmittel zu helfen und darzulegen, wie die Einlagensicherungssysteme in 

risikoarme Vermögenswerte investieren könnten, die für die Anlage der 

verfügbaren Finanzmittel von Einlagensicherungssystemen infrage kommen.“ 

12. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

Verwendung der Mittel 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme die in 

Artikel 10 genannten verfügbaren Finanzmittel in erster Linie dazu verwenden, Einleger 

im Einklang mit Artikel 8 sicher zu entschädigen.▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme die 

verfügbaren Finanzmittel verwenden, um die Abwicklung von Kreditinstituten im 

Einklang mit Artikel 109 der Richtlinie 2014/59/EU zu finanzieren. Die Mitgliedstaaten 

stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden den Betrag ermitteln, den ein 

Einlagensicherungssystem zur Finanzierung der Abwicklung von Kreditinstituten 

beitragen soll, nachdem diese Abwicklungsbehörden das Einlagensicherungssystem zu 

den Ergebnissen der Kostenoptimierungsprüfung gemäß Artikel 11e dieser Richtlinie 

konsultiert haben. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Einlagensicherungssysteme unverzüglich auf diese Konsultation reagieren. 

(3) Die Mitgliedstaaten gestatten den Einlagensicherungssystemen, die 

verfügbaren Finanzmittel für präventive Maßnahmen nach Artikel 11a zugunsten eines 

Kreditinstituts zu verwenden, sofern sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sind: 
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a) das Kreditinstitut wurde nicht gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Richtlinie 

2014/59/EU als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend eingestuft; 

b) das Einlagensicherungssystem hat bestätigt, dass die Kosten der Maßnahme die 

im Einklang mit Artikel 11e berechneten Kosten für die Entschädigung der 

Einleger nicht übersteigen; 

c) sämtliche in Artikel 11a und 11b festgelegten Bedingungen sind erfüllt.  

(4) Werden Finanzmittel für präventive oder alternative Maßnahmen nach den 

Absätzen 3 und 5 verwendet, so stellen die angeschlossenen Kreditinstitute dem 

Einlagensicherungssystem die für solche Maßnahmen zu verwendenden Mittel – 

erforderlichenfalls in Form von Sonderbeiträgen – unverzüglich zur Verfügung, falls 

einer der folgenden Fälle zutrifft: 

a) es müssen Einleger entschädigt werden oder es ist eine Intervention im 

Rahmen einer Abwicklung notwendig, und die verfügbaren Finanzmittel des 

Einlagensicherungssystems betragen weniger als zwei Drittel der 

Zielausstattung; 

b) die verfügbaren Finanzmittel des Einlagensicherungssystems sinken nach der 

Finanzierung des Rückgriffs auf präventive Maßnahmen unter 40 % der 

Zielausstattung, es sei denn, der Tilgungsplan des Instituts oder der Institute, 

dem bzw. denen präventive Maßnahmen gewährt werden, sieht eine 

Erstattung durch diese Institute innerhalb von 12 Monaten vor, was dazu 

führt, dass die verfügbaren Finanzmittel 40 % der Zielausstattung 

übersteigen. 

(5) Wird ein Kreditinstitut im Einklang mit Artikel 32b der Richtlinie 2014/59/EU 

abgewickelt, um aus dem Markt auszuscheiden oder seine Banktätigkeit einzustellen, 

gestatten die Mitgliedstaaten den Einlagensicherungssystemen, die verfügbaren 

Finanzmittel für alternative Maßnahmen zu verwenden, damit der Zugang der Einleger 

zu ihren Einlagen gewahrt wird, einschließlich durch Übertragung von 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und der Übertragung des Einlagenportfolios, 

sofern sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) das Einlagensicherungssystem hat bestätigt, dass die Kosten der Maßnahme die 

im Einklang mit Artikel 11e dieser Richtlinie berechneten Kosten für die 

Entschädigung der Einleger nicht übersteigen, 
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b) ▌alle in Artikel 11d dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen sind erfüllt, 

c) falls die Maßnahme in Form einer Übertragung von Vermögenswerten oder 

Verbindlichkeiten erfolgt, schließt diese Übertragung Verbindlichkeiten ein, 

die eine oder mehrere der folgenden Formen haben: 

i) gedeckte Einlagen, 

ii) erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen und 

Kleinstunternehmen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen, 

iii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen 

sowie von Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren 

Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht auf außerhalb der Union 

befindliche Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der Union 

zurückgehen würden, 

iv) alle Verbindlichkeiten, die in der nationalen Gläubigerrangfolge der 

Forderungen im Insolvenzfall gegenüber gedeckten Einlagen als 

vorrangig eingestuft wurden.“ 

13. Die folgenden Artikel 11a bis 11e werden eingefügt: 

„Artikel 11a 

Präventive Maßnahmen 

(1) ▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme die 

verfügbaren Finanzmittel für die in Artikel 11 Absatz 3 genannten präventiven 

Maßnahmen verwenden, sofern sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) dem Antrag eines Kreditinstituts auf Finanzierung solcher präventiven 

Maßnahmen ist ein Vermerk beigefügt, der die in Artikel 11b genannten 

Maßnahmen enthält; 

b) das Kreditinstitut hat die zuständige Behörde zu den im Vermerk nach 

Artikel 11b vorgesehenen Maßnahmen konsultiert; 

c) der Rückgriff des Einlagensicherungssystems auf präventive Maßnahmen ist an 

Bedingungen geknüpft, die dem unterstützten Kreditinstitut auferlegt werden 

und mindestens eine strengere Risikoüberwachung des Kreditinstituts in 

Verbindung mit Governance-Vereinbarungen, die eine solche Überwachung 
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erleichtern, sowie weitergehende Prüfungsrechte für das 

Einlagensicherungssystem und eine häufigere Berichterstattung an die 

zuständigen Behörden umfassen; 

d) die Inanspruchnahme der präventiven Maßnahmen durch das 

Einlagensicherungssystem hängt vom wirksamen Zugang des Einlegers zu 

gedeckten Einlagen ab; 

e) die angeschlossenen Kreditinstitute sind in der Lage, die Sonderbeiträge nach 

Artikel 11 Absatz 4 zu entrichten; 

f) das Kreditinstitut erfüllt seine aus dieser Richtlinie erwachsenden 

Verpflichtungen, hat in den letzten fünf Jahren noch keine außerordentliche 

finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln gemäß Artikel 32c 

Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU erhalten und hat den 

Rückzahlungsplan vollständig eingehalten oder eine frühere 

außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln oder alle 

früheren präventiven Maßnahmen vollständig zurückgezahlt; 

fa) die präventiven Maßnahmen dienen nicht dem Ausgleich von Verlusten, die 

das Kreditinstitut oder Unternehmen erlitten hat oder in naher Zukunft 

voraussichtlich erleiden wird, es sei denn, das Fehlen dieser Maßnahme 

führt zu einer Beeinträchtigung der Finanzstabilität. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme über 

Überwachungssysteme und Entscheidungsverfahren verfügen, die für die Auswahl und 

Umsetzung von präventiven Maßnahmen und für die Überwachung der damit 

verbundenen Risiken geeignet sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme 

präventive Maßnahmen nur dann umsetzen dürfen, wenn die benannte Behörde bestätigt 

hat, dass alle in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind. Die benannte Behörde 

unterrichtet die zuständige Behörde und die Abwicklungsbehörde. 

Gehört das begünstigte Institut einem institutsbezogenen Sicherungssystem gemäß 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c an, so bestimmt dieses institutsbezogene 

Sicherungssystem auf der Grundlage der Ergebnisse der Kostenoptimierungsprüfung 

gemäß Artikel 11e den Betrag der verfügbaren Finanzmittel für präventive 

Maßnahmen, der der benannten Behörde mitgeteilt wird. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Einlagensicherungssystem ▌seine 

verfügbaren Finanzmittel nur dann für Kapitalhilfemaßnahmen, einschließlich 

Rekapitalisierungen, Wertminderungsmaßnahmen für Vermögenswerte und 

Garantien für Vermögenswerte, verwendet, wenn die Voraussetzungen von 

Artikel 11b erfüllt sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Einlagensicherungssystem seine an dem 

unterstützten Kreditinstitut gehaltenen Anteile oder anderen Kapitalinstrumente 

▌überträgt, sobald die wirtschaftlichen und finanziellen Umstände dies zulassen. 

(4a) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Bedingungen; 

b) die Überwachungssysteme und Entscheidungsverfahren, über die die 

Einlagensicherungssysteme gemäß Absatz 2 verfügen müssen; 

c) unter Berücksichtigung der in Artikel 11b festgelegten Anforderungen die 

Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den Abwicklungsbehörden, den 

benannten Behörden und den zuständigen Behörden gemäß den Absätzen 1 

und 3 des vorliegenden Artikels. 

Die EBA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie].  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch die Annahme 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  

„Artikel 11b 

Anforderungen an die Finanzierung von präventiven Maßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kreditinstitute, die bei einem 

Einlagensicherungssystem die Finanzierung von präventiven Maßnahmen im Einklang 

mit Artikel 11 Absatz 3 beantragen, der zuständigen Behörde einen Vermerk über die 

Maßnahmen vorlegen, zu denen sich diese Kreditinstitute verpflichten, um die 

Einhaltung der ▌geltenden Aufsichtsanforderungen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 

und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sicherzustellen.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 419 

(2) In dem in Absatz 1 genannten Vermerk sind die Maßnahmen aufgeführt, mit 

denen das Risiko einer Verschlechterung der finanziellen Solidität verringert und die 

Kapital- und Liquiditätslage des Kreditinstituts verbessert werden sollen.  

(2a) Werden die Finanzmittel eines Einlagensicherungssystems für präventive 

Maßnahmen nach Artikel 11 Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie verwendet, so weist 

die zuständige Behörde das begünstigte Kreditinstitut an, den Sanierungsplan im 

Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 32 der Richtlinie 2014/59/EU oder den 

Gruppensanierungsplan im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 33 dieser 

Richtlinie gegebenenfalls zu aktualisieren. Die zuständige Behörde weist das 

unterstützte Kreditinstitut an, die in Artikel 6 Absatz 6 Unterabsatz 3 der Richtlinie 

2014/59/EU genannten Maßnahmen umzusetzen, sofern die Bedingungen nach 

Artikel 6 Absatz 6 der genannten Richtlinie erfüllt sind. 

(3) Wird eine Kapitalhilfemaßnahme ergriffen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass nach Absatz 1 die verfügbaren Finanzmittel eines Einlagensicherungssystems 

nur die aktuelle Kapitallücke abdecken, und zwar auf der Grundlage der folgenden 

Elemente, wie im Vermerk aufgeführt: 

a) die anfängliche Kapitallücke, die bei einem Stresstest der Union, einer 

Überprüfung der Qualität der Vermögenswerte oder einer gleichwertigen 

Prüfung oder während des aufsichtlichen Überprüfungs- und 

Bewertungsprozesses festgestellt und von der zuständigen Behörde bestätigt 

wurde; 

b) Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, die innerhalb von sechs Monaten nach 

Vorlage des Reorganisationsplans durchzuführen sind; 

c) Schutzbestimmungen zur Verhinderung von Mittelabflüssen, einschließlich 

der in Absatz 5 genannten Maßnahmen; 

d) gegebenenfalls Beiträge der Anteilseigner und nachrangigen Gläubiger des 

unterstützten Kreditinstituts. 

Bei der Bestimmung der Kapitallücke kann das Einlagensicherungssystem auch eine 

vorausschauende Bewertung der Angemessenheit des Eigenkapitals, darunter auch den 

in Artikel 142 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Kapitalerhaltungsplan, 

berücksichtigen. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn ein Kreditinstitut Mitglied eines 

institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c ist, die 

Kapitallücke durch das institutsbezogene Sicherungssystem bestimmt wird. 

Bei der Ermittlung der Kapitallücke unterrichtet das Einlagensicherungssystem die 

zuständige Behörde. 

(4) ▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in dem in Absatz 1 genannten 

Vermerk eine Strategie zur Aufhebung der präventiven Maßnahmen, darunter ein 

klar festgelegter Zeitplan des Kreditinstituts für die Erstattung aller rückzahlbaren, im 

Rahmen der präventiven Maßnahmen erhaltenen Mittel, vorgesehen ist. Diese 

Informationen werden erst ein Jahr nach Abschluss der Strategie zur Aufhebung der 

präventiven Maßnahmen, der Umsetzung des Sanierungsplans oder des Abschlusses 

der Bewertung nach Artikel 11c Absatz 3 offengelegt. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass keine Dividenden oder variablen 

Vergütungen ausgezahlt oder Aktienrückkäufe vorgenommen werden und das 

unterstützte Kreditinstitut keine unwiderrufliche Verpflichtung zur Auszahlung von 

Dividenden oder variablen Vergütungen oder zu Aktienrückkäufen eingeht. Die 

zuständige Behörde kann dieses Verbot in Ausnahmefällen teilweise einschränken, 

wenn das Kreditinstitut zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachweist, dass es 

rechtlich verpflichtet ist, die Dividenden auszuzahlen. ▌Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die Beschränkungen nach diesem Absatz so lange in Kraft bleiben, bis 

das unterstützte Kreditinstitut dem Einlagensicherungssystem den für die präventiven 

Maßnahmen verwendeten Betrag erstattet hat. 

(5a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das begünstigte Kreditinstitut der 

zuständigen Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der ersten finanziellen 

Unterstützung einen Reorganisationsplan vorlegt. Ist die zuständige Behörde nicht 

davon überzeugt, dass der Reorganisationsplan glaubwürdig und durchführbar ist, 

um die langfristige Rentabilität zu sichern, so werden die präventiven Maßnahmen 

gegenüber dem betreffenden Kreditinstitut ausgesetzt, und die zuständige Behörde 

ergreift geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die langfristige Rentabilität 

gesichert ist. 

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes wird der 

Reorganisationsplan, wenn ein Kreditinstitut einem institutsbezogenen 
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Sicherungssystem nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c angehört, nach Konsultation 

der zuständigen Behörde vom institutsbezogenen Sicherungssystem genehmigt. 

(6) ▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die im Reorganisationsplan nach 

Absatz 5a vorgesehenen Maßnahmen mit dem Umstrukturierungsplan des 

Kreditinstituts in Einklang stehen, der gemäß dem Unionsrahmen für staatliche 

Beihilfen von der Kommission verlangt wird. 

(6a) Die zuständige Behörde legt der Abwicklungsbehörde den 

Reorganisationsplan vor. Die Abwicklungsbehörde kann den Reorganisationsplan 

prüfen, um Maßnahmen zu ermitteln, die sich nachteilig auf die 

Abwicklungsfähigkeit des Instituts auswirken könnten, und der zuständigen Behörde 

diesbezüglich Empfehlungen geben. Die Abwicklungsbehörde übermittelt ihre 

Bewertung und ihre Empfehlungen innerhalb des von der zuständigen Behörde 

festgelegten Zeitrahmens.“ 

„Artikel 11c 

Abhilfeplan 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Einlagensicherungssystem die 

zuständige Behörde unverzüglich in Kenntnis setzt, wenn das Kreditinstitut die in dem 

Vermerk nach Artikel 11b Absatz 1 oder in dem Reorganisationsplan nach Artikel 11b 

Absatz 5a Unterabsatz 1 aufgeführten Verpflichtungen nicht erfüllt oder den im 

Rahmen der präventiven Maßnahmen geleisteten Beitrag nicht bei Fälligkeit 

zurückzahlt oder die Strategie zur Aufhebung der präventiven Maßnahmen nach 

Artikel 11b Absatz 4 nicht befolgt.  

(2) In dem in Absatz 1 genannten Fall stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

zuständige Behörde das Kreditinstitut auffordert, der benannten Behörde und dem 

Einlagensicherungssystem einen einmaligen Abhilfeplan vorzulegen, in dem die 

Schritte beschrieben werden, die das Kreditinstitut ergreifen wird, um die Einhaltung 

der Aufsichtsanforderungen sicherzustellen ▌, seine langfristige Rentabilität zu 

gewährleisten und den fälligen Betrag zurückzuzahlen, den das 

Einlagensicherungssystem zur präventiven Maßnahme geleistet hat, sowie den 

zugehörigen Zeitrahmen. Die benannte Behörde und das Einlagensicherungssystem 

konsultieren die zuständige Behörde zu den im Abhilfeplan vorgesehenen 

Maßnahmen. 
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(3) Ist die zuständige Behörde nicht davon überzeugt, dass der Abhilfeplan 

glaubwürdig oder durchführbar ist, oder hält das Kreditinstitut den Abhilfeplan nicht 

ein, so ergreift das Einlagensicherungssystem keine weiteren präventiven Maßnahmen 

zugunsten dieses Kreditinstituts, und die zuständigen Behörden bewerten gemäß 

Artikel 32 der Richtlinie 2014/59/EU, ob das Institut ausfällt oder wahrscheinlich 

ausfällt. 

(4) Die EBA gibt bis zum ... [Amt für Veröffentlichungen – bitte Datum einfügen 

= 24 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie] Leitlinien heraus, in denen die Elemente 

des Reorganisationsplans festgelegt werden, der den in Artikel 11b Absätze 3 bis 5a 

genannten präventiven Maßnahmen und dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Abhilfeplan beigefügt wird.“  

„Artikel 11d 

▌Alternative Maßnahmen  

(1) ▌Die Mitgliedstaaten ermöglichen die Verwendung von Mitteln von 

Einlagensicherungssystemen für die in Artikel 11 Absatz 5 genannten alternativen 

Maßnahmen. Die Mitgliedstaaten stellen ▌sicher, dass die Kreditinstitute – wenn 

Einlagensicherungssysteme solche Maßnahmen finanzieren – die Vermögenswerte, 

Rechte und Verbindlichkeiten, die diese Kreditinstitute zu übertragen gedenken, 

vermarkten oder Vorkehrungen für die Vermarktung treffen. Unbeschadet des 

Unionsrahmens für staatliche Beihilfen muss eine solche Vermarktung sämtlichen der 

folgenden Anforderungen genügen:  

a) die Vermarktung erfolgt auf offene und transparente Weise und die zu 

übertragenden Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten werden dabei 

nicht falsch dargestellt; 

b) bei der Vermarktung werden potenzielle Käufer weder begünstigt noch 

diskriminiert, und einem potenziellen Käufer werden keinerlei Vorteile 

gewährt; 

c) bei der Vermarktung ist jeglicher Interessenkonflikt ausgeschlossen; 

d) bei der Vermarktung wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, dass für eine 

Feststellung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a unter 
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Berücksichtigung der Frist nach Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 rasch eine 

Lösung umgesetzt werden muss;  

e) mit der Vermarktung wird darauf abgezielt, den Verkaufspreis für die 

betreffenden Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten so weit wie 

möglich zu maximieren. 

(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, falls im Einklang mit Artikel 11 

Absatz 5 das Einlagensicherungssystem in Bezug auf ein Kreditinstitut in Anspruch 

genommen wird, und vorausgesetzt, dass durch diese Maßnahme sichergestellt ist, 

dass natürliche Personen, Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 

Unternehmen weiterhin auf ihre Einlagen zugreifen können, um sie vor Verlusten zu 

schützen, das Einlagensicherungssystem, dem das Kreditinstitut angeschlossen ist, die 

folgenden Beträge beiträgt: 

i) den Betrag, der erforderlich ist, um die Differenz zwischen dem Wert der 

gedeckten Einlagen und der Verbindlichkeiten, die denselben oder einen 

höheren Rang haben, und dem Gesamtwert der Vermögenswerte zu decken, 

die auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen werden sollen; 

ii) gegebenenfalls einen Betrag, der erforderlich ist, um die Kapitalneutralität 

des übernehmenden Rechtsträgers nach der Übertragung sicherzustellen.“ 

 

„Artikel 11e 

Kostenoptimierungsprüfung 

(1) Wird in Erwägung gezogen, Finanzmittel eines Einlagensicherungssystems für 

die in Artikel 11 Absätze 2, 3 oder 5 genannten Maßnahmen zu verwenden, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die Einlagensicherungssysteme Folgendes miteinander 

vergleichen: 

a) die geschätzten Kosten, die dem Einlagensicherungssystem durch die 

Finanzierung der in Artikel 11 Absätze 2, 3 oder 5 genannten Maßnahmen 

entstehen würden; 

b) die geschätzten Kosten für die Erstattung zugunsten der Einleger im Einklang 

mit Artikel 8 Absatz 1. 
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(2) Für den Vergleich nach Absatz 1 gilt Folgendes:  

a) bei der Schätzung der Kosten im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a 

berücksichtigt das Einlagensicherungssystem die erwarteten Erträge, die 

operativen Aufwendungen und die potenziellen Verluste im Zusammenhang 

mit der Maßnahme; 

b) bei den in Artikel 11 Absätze 2 und 5 genannten Maßnahmen stützt sich das 

Einlagensicherungssystem bei der Schätzung der Kosten der Erstattung 

zugunsten der Einleger im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b auf die Bewertung 

der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Kreditinstituts nach Artikel 36 

Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU und die Einschätzung nach Artikel 36 

Absatz 8 der genannten Richtlinie;  

c) bei den in Artikel 11 Absätze 2, 3 und 5 genannten Maßnahmen berücksichtigt 

das Einlagensicherungssystem bei der Schätzung der Kosten der Erstattung 

zugunsten der Einleger gemäß Absatz 1 Buchstabe b den erwarteten Anteil der 

Wiedereinziehungen, ▌die potenziellen zusätzlichen Finanzierungskosten für 

das Einlagensicherungssystem und die potenziellen Kosten für das 

Einlagensicherungssystem, die aufgrund potenzieller wirtschaftlicher und 

finanzieller Instabilität entstehen könnten, einschließlich der Notwendigkeit 

zusätzlicher Mittel im Rahmen des Mandats des Einlagensicherungssystems, 

um Einleger zu schützen, die Finanzstabilität zu wahren und eine 

Ansteckung zu verhindern; 

d) bei den in Artikel 11 Absatz 3 genannten Maßnahmen multipliziert das 

Einlagensicherungssystem bei der Schätzung der Kosten der Erstattung 

zugunsten der Einleger den geschätzten Anteil der Wiedereinziehungen, der 

nach der in Absatz 5 Buchstabe b genannten Methode berechnet wird, mit 

85 %. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Betrag, der zur Finanzierung der 

Abwicklung von Kreditinstituten nach Artikel 11 Absatz 2, für die präventiven 

Maßnahmen nach Artikel 11 Absatz 3 oder für die alternativen Maßnahmen nach 

Artikel 11 Absatz 5 verwendet wird, den Betrag der gedeckten Einlagen bei dem 

Kreditinstitut nicht übersteigt. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden und die 

Abwicklungsbehörden dem Einlagensicherungssystem sämtliche Informationen zur 

Verfügung stellen, die für den Vergleich nach Absatz 1 erforderlich sind. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörde dem 

Einlagensicherungssystem die geschätzten Kosten des Beitrags des 

Einlagensicherungssystems zur Abwicklung eines Kreditinstituts nach Artikel 11 

Absatz 2 übermittelt. 

(4a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme so 

bald wie möglich nach der Durchführung alternativer Maßnahmen der zuständigen 

Behörde, der Abwicklungsbehörde und der benannten Behörde eine 

Zusammenfassung der Kernelemente der gemäß diesem Artikel vorgenommenen 

Berechnung übermitteln. Diese Zusammenfassung umfasst insbesondere die Netto-

Einziehungsquote, die sich aus den geschätzten Kosten der Erstattung zugunsten der 

Einleger für das Einlagensicherungssystem ergibt, sowie eine umfassende 

Begründung der zugrundeliegenden Annahmen. 

(5) Die EBA arbeitet unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 36 Absatz 16 der 

Richtlinie 2014/59/EU angenommenen technischen Regulierungsstandards Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes spezifiziert wird:  

a) die Methode für die Berechnung der geschätzten Kosten nach Absatz 1 

Buchstabe a, die den spezifischen Merkmalen der betreffenden Maßnahme 

Rechnung trägt; 

b) die Methode für die Berechnung der geschätzten Kosten für die Erstattung 

zugunsten der Einleger nach Absatz 1 Buchstabe b, einschließlich der 

erwarteten Wiedereinziehungen nach Absatz 2 Buchstabe c, der potenziellen 

zusätzlichen Finanzierungskosten für das Einlagensicherungssystem und 

der potenziellen Kosten für das Einlagensicherungssystem, die aufgrund 

potenzieller wirtschaftlicher und finanzieller Instabilität entstehen könnten, 

einschließlich der Notwendigkeit zusätzlicher Mittel im Rahmen des Mandats 

des Einlagensicherungssystems, um Einleger zu schützen, die 

Finanzstabilität zu wahren und eine Ansteckung zu verhindern;  
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c) die Art und Weise, wie bei den Methoden gemäß den Buchstaben a, b und c 

gegebenenfalls die Änderung des Zeitwerts aufgrund potenzieller 

aufgelaufener Gewinne zu berücksichtigen ist. 

Bei der Berechnung der potenziellen zusätzlichen Kosten für das 

Einlagensicherungssystem gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b wird im Rahmen 

dieser Methode Folgendes berücksichtigt: 

a) die mit dem Rückzahlungsverfahren verbundenen Verwaltungskosten; 

b) die Verwaltungskosten für die Erhebung von Beiträgen gemäß Artikel 10 

Absatz 8, falls solche Beiträge für die Erstattung zugunsten der Einleger 

erforderlich sein sollten, und die Kosten für die Inanspruchnahme 

alternativer Finanzierungsregelungen gemäß Artikel 10 Absatz 9, falls diese 

Regelungen in Anspruch genommen werden.  

Bei der Berechnung der geschätzten Kosten für die Erstattung zugunsten der Einleger 

nach Absatz 1 Buchstabe b werden im Falle von ▌Maßnahmen nach Artikel 11 

Absätze 2, 3 oder 5 im Rahmen der unter Buchstabe b genannten Methode die 

Gefahren einer Ansteckung, die wirtschaftlichen und finanziellen Risiken und 

jegliche Reputationsschäden für das Bankensystem, gegebenenfalls auch der Schutz 

der gemeinsamen Unternehmensmarke berücksichtigt, sowie welche Bedeutung die 

präventiven Maßnahmen für das gesetzliche oder vertragliche Mandat des 

Einlagensicherungssystems, einschließlich der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c 

genannten institutsbezogenen Sicherungssysteme, haben. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum … [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen = 12 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen.“ 

13a. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Beiträge an Einlagensicherungssysteme nach Artikel 10 beruhen auf der 

Höhe der gedeckten Einlagen und der Höhe des Risikos, dem das entsprechende 

Mitgliedsinstitut eines jeden Einlagensicherungssystems ausgesetzt ist. 
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Die Mitgliedstaaten können für risikoarme Sektoren, von Kreditinstituten, die 

einem Einlagensicherungssystem angeschlossen sind, die nach einzelstaatlichem 

Recht geregelt sind, geringere Beiträge vorsehen. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Mitglieder eines institutsbezogenen 

Sicherungssystems niedrigere Beiträge an das Einlagensicherungssystem 

entrichten.  

Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass die Zentralorganisation und alle 

Kreditinstitute, die dieser Zentralorganisation nach Artikel 10 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dauerhaft zugeordnet sind, als Ganzes der für die 

Zentralorganisation und die ihr zugeordneten Kreditinstitute festgelegten 

Risikogewichtung auf konsolidierter Basis unterliegen. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Kreditinstitute ungeachtet der Höhe 

ihrer gedeckten Einlagen einen Mindestbeitrag entrichten. 

(2) Die Einlagensicherungssysteme können ihre eigenen risikobasierten 

Methoden zur Bestimmung und Berechnung der risikobasierten Beiträge ihrer 

Mitglieder verwenden. Die Berechnung der Beiträge erfolgt proportional zum 

Risiko der Mitglieder, und es werden in angemessener Form die Risikoprofile der 

unterschiedlichen Geschäftsmodelle berücksichtigt. Bei diesen Methoden können 

auch die Aktivseite der Bilanz und Risikoindikatoren wie die Kapitaladäquanz 

sowie die Qualität der Aktiva und die Liquidität berücksichtigt werden. 

Jede Methode wird von der zuständigen Behörde in Zusammenarbeit mit der 

benannten Behörde genehmigt. Die EBA wird über die genehmigten Methoden 

unterrichtet. 

3. Um für eine einheitliche Anwendung dieser Richtlinie zu sorgen, arbeitet die 

EBA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Methoden für 

die Berechnung der Beiträge zu Einlagensicherungssystemen im Einklang mit den 

Absätzen 1 und 2 dieses Artikels konkretisiert werden. 

Die EBA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … 

[12 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] der Kommission vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch die 

Annahme der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
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Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

14. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme 

Einleger von Zweigstellen absichern, die von Kreditinstituten, die ihre Mitglieder 

sind, in anderen Mitgliedstaaten errichtet wurden, sowie Einleger in 

Mitgliedstaaten, in denen die Kreditinstitute, die ihre Mitglieder sind, von der 

Dienstleistungsfreiheit nach Titel V Kapitel 3 der Richtlinie 2013/36/EU 

Gebrauch machen.“ 

b) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ein 

Einlagensicherungssystem des Herkunftsmitgliedstaats beschließen kann, Einleger 

von Zweigstellen direkt zu entschädigen, wenn sämtliche der folgenden 

Voraussetzungen zutreffen: 

i) Der Verwaltungsaufwand und die Kosten einer solchen Erstattung sind 

geringer als die Erstattung durch ein Einlagensicherungssystem des 

Aufnahmemitgliedstaats; 

ii) das Einlagensicherungssystem des Herkunftsmitgliedstaats stellt sicher, 

dass die Einleger nicht schlechter gestellt sind, als wenn die Erstattung 

gemäß Unterabsatz 1 erfolgt wäre; 

iia) die Erstattung erfolgt in derselben Währung, wie es bei einer 

Erstattung gemäß Unterabsatz 1 der Fall gewesen wäre.“ 

c) Es werden folgende Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Einlagensicherungssystem 

eines Aufnahmemitgliedstaats vorbehaltlich einer Vereinbarung mit einem 

Einlagensicherungssystem eines Herkunftsmitgliedstaats als Kontaktstelle für 

Einleger bei Kreditinstituten fungieren kann, die von der Dienstleistungsfreiheit 

nach Titel V Kapitel 3 der Richtlinie 2013/36/EU Gebrauch machen, und dass es 

für die entstandenen Kosten entschädigt wird.  
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2b. In den in den Absätzen 2 und 2a genannten Fällen stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass das Einlagensicherungssystem des Herkunftsmitgliedstaats und das 

Einlagensicherungssystem des betreffenden Aufnahmemitgliedstaats eine 

Vereinbarung über die Auszahlungsbedingungen, einschließlich in Bezug auf die 

Entschädigung für entstandene Kosten, die Kontaktstelle für Einleger, den 

Zeitplan und die Zahlungsmethode, getroffen haben. Das 

Einlagensicherungssystem eines Herkunftsmitgliedstaats übermittelt dem 

Einlagensicherungssystem des Aufnahmemitgliedstaats Informationen über die 

Anzahl der Einleger, die Höhe der gedeckten Einlagen und mögliche 

diesbezügliche Änderungen.“ 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen ein 

Kreditinstitut ein Einlagensicherungssystem verlässt und sich einem 

Einlagensicherungssystem eines anderen Mitgliedstaats anschließt, oder wenn ein 

Teil der Tätigkeiten des Kreditinstituts auf ein Einlagensicherungssystem eines 

anderen Mitgliedstaats übertragen wird, das ursprüngliche 

Einlagensicherungssystem einen Betrag auf das empfangende 

Einlagensicherungssystem überträgt, der die zusätzlichen Verbindlichkeiten 

widerspiegelt, die dem empfangenden Einlagensicherungssystem infolge der 

Übertragung entstehen könnten, wobei die Auswirkungen der Übertragung auf 

die Finanzlage des empfangenden Einlagensicherungssystems und des 

ursprünglichen Einlagensicherungssystems in Bezug auf die von diesen 

abgedeckten Risiken zu berücksichtigen ist. ▌ 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

die Methode für die Berechnung des zu übertragenden Betrags festgelegt 

wird, um eine neutrale Auswirkung der Übertragung auf die Finanzlage der 

beiden Einlagensicherungssysteme in Bezug auf die von diesen abgedeckten 

Risiken sicherzustellen. 

Die EBA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … 

[zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

der Kommission vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung dieser Richtlinie 

die in Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten 

Verfahren zu erlassen.“ 

e) Folgender Absatz 3a wird eingefügt: 

„(3a) Für die Zwecke von Absatz 3 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

das ursprüngliche Einlagensicherungssystem den in jenem Absatz genannten 

Betrag innerhalb eines Monats nach der Änderung der Mitgliedschaft bei einem 

Einlagensicherungssystem überträgt.“ 

f) Folgender Absatz 9 wird angefügt: 

„(9) Die EBA gibt bis zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] Leitlinien heraus, in denen ▌die jeweilige Rolle von 

Einlagensicherungssystemen des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats im 

Sinne von Absatz 2 dargelegt wird, einschließlich einer Aufzählung der 

Umstände und Bedingungen, unter denen ein Einlagensicherungssystem des 

Herkunftsmitgliedstaats ▌Einleger von Zweigstellen in einem anderen 

Mitgliedstaat gemäß Absatz 2 Unterabsatz 3 entschädigt.“ 

15. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittland 

Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz außerhalb der 

Union vor, sich einem Einlagensicherungssystem in ihrem Hoheitsgebiet anzuschließen, 

bevor sie solchen Zweigstellen die Entgegennahme erstattungsfähiger Einlagen in 

diesen Mitgliedstaaten gestatten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass solche Zweigstellen gemäß Artikel 13 Beiträge 

an das Einlagensicherungssystem entrichten.“ 

16. Folgender Artikel 15a wird eingefügt: 

„Artikel 15a 
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Kreditinstitute, die Mitglieder sind und Zweigstellen in einem Drittland errichtet 

haben 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Einlagensicherungssysteme keine Einleger von 

Zweigstellen absichern, die von Kreditinstituten, die ihre Mitglieder sind, in 

Drittländern errichtet wurden, es sei denn – und vorbehaltlich der Zustimmung der 

benannten Behörde –, diese Einlagensicherungssysteme erheben entsprechende Beiträge 

von den betreffenden Kreditinstituten. 

Die EBA gibt Leitlinien heraus, in denen festgelegt wird, unter welchen Umständen 

die benannten Behörden der Absicherung von Einlegern von Zweigstellen zustimmen 

sollten, die von Kreditinstituten, die Mitglieder von Einlagensicherungssystemen sind, 

in Drittländern errichtet wurden.“ 

17. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass das Kreditinstitut seinen 

tatsächlichen und potenziellen Einlegern die Informationen zur Verfügung stellt, 

die diese Einleger benötigen, um das Einlagensicherungssystem zu ermitteln, dem 

das Kreditinstitut und seine Zweigstellen innerhalb der Union angehören. Die 

Kreditinstitute stellen diese Informationen in Form eines Informationsbogens zur 

Verfügung, der in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 

Nummer 3 der Verordnung (EU) XX/XXXX des Europäischen Parlaments und 

des Rates [ESAP-Verordnung]*** erstellt wird. 

_______________________________________________ 

*** Verordnung (EU) XX/XXX des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom TT MM JJJJ zur Einrichtung eines zentralen europäischen 

Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 

Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 

Informationen.“ 

b) Folgender Absatz 1a wird eingefügt: 

„(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der in Absatz 1 genannte 

Informationsbogen sämtliche der folgenden Angaben enthält:  

i) grundlegende Informationen über den Schutz von Einlagen; 
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ii) die Kontaktdaten des Kreditinstituts als erster Kontaktstelle für 

Informationen über den Inhalt des Informationsbogens;  

iii) die Deckungssumme für Einlagen gemäß Artikel 6 Absätze 1 und 2 in 

EUR oder gegebenenfalls in einer anderen Währung; 

iv) anwendbare Ausschlüsse vom Schutz der Einlagensicherungssysteme; 

v) die Sicherungsobergrenze im Zusammenhang mit Gemeinschaftskonten; 

vi) die Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts;  

vii) die Währung der Erstattung; 

viii) das Einlagensicherungssystem, das für den Schutz einer Einlage 

zuständig ist, einschließlich eines Verweises auf dessen Website.“ 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kreditinstitute den in 

Absatz 1 genannten Informationsbogen vor dem Abschluss eines Vertrags über 

die Entgegennahme von Einlagen und anschließend immer dann zur Verfügung 

stellen, wenn sich die bereitgestellten Informationen ändern. Die Einleger 

bestätigen den Empfang dieses Informationsbogens, es sei denn, die 

Informationen werden öffentlich zugänglich gemacht.“ 

d) In Absatz 3 erhält Unterabsatz 1 folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einleger auf ihren Kontoauszügen 

eine Bestätigung der Kreditinstitute erhalten, dass es sich bei den Einlagen um 

erstattungsfähige Einlagen handelt, einschließlich eines Verweises auf den in 

Absatz 1 genannten Informationsbogen.“ 

e) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kreditinstitute die in 

Absatz 1 genannten Informationen in der Sprache, auf die sich der Einleger und 

das Kreditinstitut bei Eröffnung des Kontos verständigt haben, oder in der bzw. 

den Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem die Zweigstelle errichtet wurde, zur 

Verfügung stellen.“ 

f) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 
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„(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kreditinstitute im Falle 

einer Verschmelzung von Kreditinstituten, einer Umwandlung von 

Tochterunternehmen eines Kreditinstituts in Zweigstellen oder ähnlicher 

Vorgänge ihre Einleger mindestens einen Monat bevor die Verschmelzung, die 

Umwandlung oder ein ähnlicher Vorgang Rechtswirkung erlangt darüber 

informieren, es sei denn, die zuständige Behörde lässt aus Gründen des 

Geschäftsgeheimnisses oder der Finanzstabilität eine kürzere Frist zu. In dieser 

Mitteilung werden die Auswirkungen des Vorgangs auf den Einlegerschutz 

erläutert.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen eine infolge eines 

Vorgangs nach Unterabsatz 1 verringerte Einlagensicherung Auswirkungen auf 

Einleger mit Einlagen bei den betreffenden Kreditinstituten hat, die betreffenden 

Kreditinstitute diese Einleger innerhalb von drei Monaten nach der in 

Unterabsatz 1 genannten Mitteilung informieren, dass sie ihre erstattungsfähigen 

Einlagen, einschließlich aller aufgelaufenen Zinsen und Vorteile, 

entschädigungsfrei bis zu einem Betrag abheben oder auf ein anderes 

Kreditinstitut übertragen können, der der entgangenen Deckung ihrer Einlagen 

entspricht. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kreditinstitute, deren Mitgliedschaft 

bei einem Einlagensicherungssystem endet, ihre Einleger mindestens einen Monat 

vor einer solchen Änderung darüber informieren. Diese Unterrichtung muss eine 

Erläuterung der Auswirkungen des Endes der Mitgliedschaft auf den 

Einlegerschutz umfassen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Einleger eines 

Kreditinstituts, das nicht mehr Mitglied des Einlagensicherungssystems ist, ihre 

Einlagen auf ein anderes Institut, das Mitglied desselben 

Einlagensicherungssystems ist, übertragen können, wobei ihnen durch die 

Übertragung keine Kosten entstehen dürfen. 

g) Folgender Absatz 7a wird eingefügt: 

„(7a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass benannte Behörden, 

Einlagensicherungssysteme und betroffene Kreditinstitute die Einleger darüber 

informieren, einschließlich durch Veröffentlichung auf ihren Websites, wenn eine 

einschlägige Verwaltungsbehörde eine Feststellung nach Artikel 2 Absatz 1 
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Nummer 8 Buchstabe a vorgenommen hat oder ein Gericht eine Entscheidung 

nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b getroffen hat.“ 

h) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kreditinstitute den Einlegern, 

die Internetbanking nutzen, die den Einlegern nach dieser Richtlinie zur 

Verfügung zu stellenden Informationen elektronisch übermitteln, es sei denn, ein 

Einleger ersucht darum, diese Informationen in Papierform zu erhalten.“ 

i) Folgender Absatz 9 wird angefügt: 

„(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen Folgendes spezifiziert wird: 

a) Inhalt und Format des in Absatz 1a genannten Informationsbogens; 

b) das Verfahren für die Bereitstellung der Informationen, die benannte 

Behörden, Einlagensicherungssysteme oder Kreditinstitute den Einlegern 

in den in den Artikeln 8b und 8c sowie in den Absätzen 6, 7 und 7a des 

vorliegenden Artikels genannten Situationen mitteilen müssen, und deren 

Inhalt. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum … [OP: Bitte Datum einfügen = zwölf Monate 

nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] vor.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards im Sinne von Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 

18. Folgender Artikel 16a wird eingefügt: 

„Artikel 16a 

Informationsaustausch zwischen Kreditinstituten und 

Einlagensicherungssystemen und Berichterstattung durch die Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Einlagensicherungssysteme von ihren 

angeschlossenen Kreditinstituten mindestens einmal jährlich sowie jederzeit ▌auf 

Anfrage alle Informationen erhalten, die sie benötigen, um eine Erstattung an Einleger 

im Einklang mit der Anforderung hinsichtlich der Ermittlung gemäß Artikel 5 Absatz 4 
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vorzubereiten, einschließlich der Informationen für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 5 

sowie der Artikel 8b und 8c.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kreditinstitute dem 

Einlagensicherungssystem, dessen Mitglied sie sind, mindestens einmal jährlich sowie 

jederzeit auf Anfrage Informationen über Folgendes zur Verfügung stellen: 

a) Einleger von Zweigstellen dieser Kreditinstitute;  

b) Einleger, die Empfänger von Dienstleistungen sind, die von Mitgliedsinstituten 

auf der Grundlage der Dienstleistungsfreiheit erbracht werden. 

Aus den unter den Buchstaben a und b genannten Informationen geht hervor, in 

welchen Mitgliedstaaten diese Zweigstellen oder Einleger ansässig sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einlagensicherungssysteme der 

EBA alljährlich bis zum 31. März den Betrag der gedeckten Einlagen in ihrem 

Mitgliedstaat zum 31. Dezember des Vorjahres mitteilen. Bis zum selben Tag melden 

die Einlagensicherungssysteme der EBA zudem den Betrag ihrer verfügbaren 

Finanzmittel, einschließlich des Anteils der aufgenommenen Mittel, der 

Zahlungsverpflichtungen und des Zeitplans für die Erreichung der Zielausstattung 

infolge einer Auszahlung von Mitteln aus dem Einlagensicherungssystem gemäß 

Artikel 10 Absatz 2.  

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die benannten Behörden der EBA und 

dem Einheitlichen Abwicklungsausschuss unverzüglich Folgendes mitteilen: 

a) ob festgestellt wurde, dass Einlagen aufgrund der in Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 8 genannten Umstände nicht verfügbar sind, und deren Betrag; 

b) ob eine der in Artikel 11 Absätze 2, 3 und 5 genannten Maßnahmen angewandt 

wurde, den Betrag der im Einklang mit Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 11 

Absätze 2, 3 und 5 verwendeten Mittel sowie gegebenenfalls und sobald 

verfügbar den Betrag der wiedereingezogenen Mittel, die sich daraus 

ergebenden Kosten für das Einlagensicherungssystem und die Dauer des 

Einziehungsverfahrens; 

c) die Verfügbarkeit und Nutzung alternativer Finanzierungsregelungen nach 

Artikel 10 Absatz 3; 
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d) alle Einlagensicherungssysteme, die ihre Tätigkeit eingestellt haben, oder neu 

eingerichtete Einlagensicherungssysteme, darunter auch solche, die infolge 

einer Verschmelzung oder aufgrund des Umstands entstanden sind, dass ein 

Einlagensicherungssystem begonnen hat, grenzüberschreitend tätig zu sein. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Mitteilung enthält eine Zusammenfassung, in der 

Folgendes dargelegt wird: 

a) die Ausgangslage des Kreditinstituts; 

b) die Maßnahmen, für die die Finanzmittel des Einlagensicherungssystems 

verwendet wurden, einschließlich der spezifischen Instrumente, die für die in 

Artikel 11 Absätze 2, 3 und 5 genannten Maßnahmen verwendet wurden; 

c) der erwartete Betrag der verwendeten verfügbaren Finanzmittel. 

(5) Die EBA veröffentlicht die im Einklang mit den Absätzen 2 und 3 erhaltenen 

Informationen und die in Absatz 4 genannte Zusammenfassung unverzüglich. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden der 

Kreditinstitute, die Mitglied eines Einlagensicherungssystems sind, dem 

Einlagensicherungssystem jährlich die Zusammenfassung der wichtigsten Elemente der 

Abwicklungspläne nach Artikel 10 Absatz 7 Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU zur 

Verfügung stellen▌. 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 

die Verfahren, die bei der Übermittlung der in den Absätzen 1 bis 4 genannten 

Informationen einzuhalten sind, die Muster für die Bereitstellung dieser Informationen 

und der Inhalt dieser Informationen unter Berücksichtigung der Arten von Einlegern 

näher festgelegt werden.  

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 

zum … [OP: Bitte Datum einfügen = zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards im Sinne von Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 

19. Anhang I wird gestrichen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 437 

Artikel 2 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zweigstellen von Kreditinstituten, die ihren 

Sitz außerhalb der Union haben und am ... [OP: Bitte Datum einfügen = Datum des 

Inkrafttretens] in einem Mitgliedstaat erstattungsfähige Einlagen entgegennehmen 

und zu diesem Zeitpunkt nicht Mitglied eines Einlagensicherungssystems sind, sich 

bis zum [OP: Bitte Datum einfügen = drei Monate nach Inkrafttreten] einem in ihrem 

Hoheitsgebiet tätigen Einlagensicherungssystem anschließen. Artikel 1 Absatz 15 

gilt für solche Zweigstellen erst ab dem [OP: Bitte Datum einfügen = drei Monate 

nach Inkrafttreten]. 

(2) Abweichend von Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie 2014/49/EU in der durch die 

vorliegende Richtlinie geänderten Fassung und von den Artikeln 11a, 11b, 11c und 

11e in Bezug auf präventive Maßnahmen können die Mitgliedstaaten bis zum [OP: 

Bitte Datum einfügen = 36 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] gestatten, 

dass die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c genannten institutsbezogenen 

Sicherungssysteme die nationalen Vorschriften zur Umsetzung von Artikel 11 

Absatz 3 der Richtlinie 2014/49/EU in der am [OP: Bitte Datum einfügen = Datum 

des Inkrafttretens] geltenden Fassung einhalten. 

Artikel 3 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am … [OP: Bitte Datum 

einfügen = 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] die zur Umsetzung der 

Richtlinie erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Sie teilen der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem [OP: Bitte Datum einfügen = 24 Monate 

nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] an. Die Vorschriften, die erforderlich sind, um 

Artikel 11 Absatz 3 in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung und den 

Artikeln 11a, 11b, 11c und 11e in Bezug auf präventive Maßnahmen nachzukommen, 

wenden sie jedoch ab dem ... [OP: Bitte Datum einfügen = 36 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Richtlinie] an. 
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 5 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin    Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0329
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0071),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 50 Absatz 1, Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g 
und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0050/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Juli 20221,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, 

                                                
1 ABl. C 443 vom 22.11.2022, S. 81.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9‑0184/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                 
2  Dieser Standpunkt ersetzt die am 1. Juni 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P9_TA(2023)0209). 
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P9_TC1-COD(2022)0051 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verordnung (EU) 2023/2859 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 50 

Absatz 1, Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g und Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 443 vom 22.11.2022, S. 81. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) gründet sich die Union 

auf die Werte der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 

Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte, wie sie in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankert sind. Diese 

grundlegenden Werte der Union, die für ihre eigene Entstehung maßgebend waren, sowie 

die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten und 

die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts 

sollten das Handeln der Union auf internationaler Ebene leiten. Zu einem solchen Handeln 

gehört auch die Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 

Entwicklung der Entwicklungsländer. 

(2) Im Einklang mit Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) zählen ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität 

sowie die Förderung europäischer Grundwerte zu den Prioritäten der Union, wie in der 

Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel „Der europäische 

Grüne Deal“ dargelegt. Diese Ziele erfordern eine Mitwirkung nicht nur der Behörden, 

sondern auch der privaten Akteure, insbesondere der Unternehmen. 
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(3) In ihrer Mitteilung vom 14. Januar 2020 mit dem Titel „Ein starkes soziales Europa für 

einen gerechten Übergang“ verpflichtete sich die Kommission zur Modernisierung der 

sozialen Marktwirtschaft in Europa, um einen gerechten Übergang zur Nachhaltigkeit zu 

erreichen und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Die vorliegende 

Richtlinie wird auch zur Europäischen Säule sozialer Rechte beitragen, die Rechte wie 

faire Arbeitsbedingungen fördert. Sie ist Teil der politischen Maßnahmen und Strategien 

der Union zur Förderung menschenwürdiger Arbeit weltweit, auch in globalen 

Wertschöpfungsketten, wie dies in der Mitteilung der Kommission vom 23. Februar 2022 

über menschenwürdige Arbeit weltweit deutlich gemacht wird. 

(4) Das Verhalten von Unternehmen in allen Wirtschaftszweigen ist von entscheidender 

Bedeutung im Hinblick auf die erfolgreiche Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der 

Union, da Unternehmen in der Union, insbesondere große, auf globale 

Wertschöpfungsketten angewiesen sind. Angesichts der Tatsache, dass diese Themen 

Verbraucher und Anleger mehr und mehr beschäftigen, liegt es auch im Interesse der 

Unternehmen, die Menschenrechte und die Umwelt zu schützen. Es gibt bereits mehrere 

Initiativen zur Förderung von Unternehmen, die einen wertorientierten Wandel 

unterstützen, sowohl auf Ebene der Union als auch auf nationaler Ebene. 
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(5) Bestehende internationale Standards für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 

legen fest, dass Unternehmen die Menschenrechte schützen sollten, und legen dar, wie sie 

den Schutz der Umwelt in allen ihren Tätigkeiten und Wertschöpfungsketten 

berücksichtigen sollten. In den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte (im Folgenden „Leitprinzipien der Vereinten Nationen“) wird die 

Verantwortung von Unternehmen für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf die 

Menschenrechte anerkannt, indem sie die negativen Auswirkungen der 

menschenrechtsbezogenen Risiken ihrer Tätigkeit ermitteln, verhindern und mindern sowie 

Rechenschaft darüber ablegen, wie sie diesen Auswirkungen begegnen. In den 

Leitprinzipien der Vereinten Nationen heißt es, dass Unternehmen vermeiden sollten, 

gegen Menschenrechte zu verstoßen und dass sie negativen Auswirkungen auf die 

Menschenrechte, die sie im Rahmen ihrer eigenen Geschäftstätigkeit, der ihrer 

Tochterunternehmen und durch ihre direkten und indirekten Geschäftsbeziehungen 

verursacht haben, zu denen sie beigetragen haben oder die in Verbindung mit ihnen stehen, 

begegnen sollten. 
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(6) Das Konzept der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht wurde in den Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen (Guidelines for Multinational Enterprises, im Folgenden 

„MNE-Leitsätze“) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) spezifiziert und weiterentwickelt, mit denen die Anwendung der Sorgfaltspflicht 

auf Themen der Umwelt und der Unternehmensführung ausgeweitet wurde. Der OECD-

Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles 

unternehmerisches Handeln (im Folgenden „Leitfaden für verantwortungsvolles 

unternehmerisches Handeln“) und branchenspezifische Leitfäden sind international 

anerkannte Rahmenvorgaben, in denen praktische Schritte zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht festgelegt sind, um Unternehmen dabei zu unterstützen, tatsächliche und 

potenzielle Auswirkungen im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit, ihren 

Lieferketten und sonstigen Geschäftsbeziehungen zu ermitteln, zu verhindern, zu mindern 

und darüber Rechenschaft abzulegen. Das Konzept der Sorgfaltspflicht ist auch in den 

Empfehlungen der Dreigliedrigen Grundsatzerklärung der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik verankert. 

www.parlament.gv.at



 

 446 

(7) Alle Unternehmen tragen die Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte, die 

universell gültig, unteilbar und miteinander verknüpft sind und einander bedingen. 

(8) Die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von allen 

Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angenommen wurden, umfassen die Förderung 

eines dauerhaften, inklusiven und nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Die Union hat sich 

selbst das Ziel gesetzt, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 

umzusetzen. Der Privatsektor trägt zu diesen Zielen bei. 

(9) Die globalen Wertschöpfungsketten, insbesondere die der kritischen Rohstoffe, sind von 

den negativen Auswirkungen natürlicher oder von Menschen verursachter Gefahren 

betroffen. Die Häufigkeit und die Auswirkungen der Schocks, die Risiken für kritische 

Wertschöpfungsketten mit sich bringen, werden in Zukunft wahrscheinlich zunehmen. 

Der Privatsektor könnte eine wichtige Rolle dabei spielen, wenn es gilt, ein dauerhaftes, 

inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und gleichzeitig der 

Entstehung von Ungleichgewichten auf dem Binnenmarkt vorzubeugen. Dadurch wird 

deutlich, dass es wichtig ist, die Resilienz von Unternehmen gegenüber negativen 

Szenarien im Zusammenhang mit ihren Wertschöpfungsketten zu stärken, wobei 

externe Effekte sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken zu 

berücksichtigen sind. 
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(10) In internationalen Übereinkommen auf der Grundlage des Rahmenübereinkommens der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen, denen die Union und ihre Mitgliedstaaten 

beigetreten sind, wie dem am 12. Dezember 2015 im Rahmen des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

angenommenen Pariser Klimaschutzübereinkommen (im Folgenden „Übereinkommen 

von Paris“)3 und dem vor Kurzem verabschiedeten Klimapakt von Glasgow, sind konkrete 

Wege zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Begrenzung der Erderwärmung auf 

1,5 °C dargelegt. Neben spezifischen Maßnahmen, die von allen Unterzeichnerparteien 

erwartet werden, wird auch die Rolle, die der Privatsektor übernimmt, insbesondere seine 

Anlagestrategien, als entscheidend für die Verwirklichung dieser Ziele betrachtet. 

                                                 
3 ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 
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(11) Mit der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates4 hat 

sich die Union zudem rechtlich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden und die 

Emissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu senken. Für die Erfüllung beider 

Verpflichtungen ist eine Änderung der Art und Weise erforderlich, in der Unternehmen 

produzieren und beschaffen. In der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, die der 

Mitteilung der Kommission vom 17. September 2020 mit dem Titel „Mehr Ehrgeiz für das 

Klimaziel Europas bis 2030 – In eine klimaneutrale Zukunft zum Wohl der Menschen 

investieren“ (Klimazielplan 2030) beigefügt ist, werden unterschiedliche Grade der 

Verringerung von Emissionen modelliert, die von verschiedenen Wirtschaftssektoren 

gefordert werden, wenngleich in allen Szenarien erhebliche Verringerungen von allen 

Seiten erforderlich sind, damit die Union ihre Klimaziele erreichen kann. In dem Plan wird 

ferner betont, dass Änderungen der Regeln und Praktiken der Unternehmensführung, auch 

im Bereich des nachhaltigen Finanzwesens, Eigentümer und Manager von Unternehmen 

dazu bringen werden, Nachhaltigkeitszielen bei ihren Maßnahmen und Strategien Vorrang 

einzuräumen. In der Mitteilung der Kommission über den europäischen Grünen Deal wird 

dargelegt, dass alle Maßnahmen und Strategien der Union auf dasselbe Ziel ausgerichtet 

sein sollten, damit der Union ein gerechter Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft 

gelingen kann. Ferner wird darin dargelegt, dass Nachhaltigkeit stärker in den Corporate-

Governance-Rahmen integriert werden sollte. 

                                                 
4 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 

2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) ▌ (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 
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Ferner wird darin dargelegt, dass Nachhaltigkeit stärker in den Corporate-Governance-

Rahmen integriert werden sollte. Mit dem Rahmen für Maßnahmen der Union im 

Bereich Umwelt und Klima, der in dem Beschluss (EU) 2022/591 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 festgelegt wurde, wird darauf abgezielt, den grünen Wandel 

zu einer klimaneutralen, nachhaltigen, schadstofffreien, ressourceneffizienten, auf 

Energie aus erneuerbaren Quellen beruhenden, resilienten und wettbewerbsfähigen 

Kreislaufwirtschaft auf faire, ausgewogene und inklusive Weise zu beschleunigen und 

den Zustand der Umwelt zu schützen, wiederherzustellen und zu verbessern, indem 

unter anderem der Rückgang der biologischen Vielfalt aufgehalten und diese Tendenz 

umgekehrt wird. 

                                                 
5 Beschluss (EU) 2022/591 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. April 2022 

über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2030 (ABl. 
L 114 vom 12.4.2022, S. 22). 
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(12) Gemäß der Mitteilung der Kommission vom 24. Februar 2021 mit dem Titel „Ein 

klimaresilientes Europa aufbauen“, in der die Strategie der Union für die Anpassung an 

den Klimawandel vorgestellt wird, sollten alle neuen Entscheidungen sowohl über 

Investitionen als auch strategischer Art klimabewusst und zukunftsfähig sein, auch die 

größerer Unternehmen, die Wertschöpfungsketten verwalten. Die vorliegende Richtlinie 

sollte mit jener Strategie im Einklang stehen. Desgleichen sollte sie im Einklang mit der 

Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates6+ stehen, in der klare 

Anforderungen an die Unternehmensführungsvorschriften von Banken festgelegt sind, die 

auch beinhalten, dass auf Ebene des Verwaltungsrats Kenntnis von den Umwelt-, Sozial- 

und Unternehmensführungsrisiken besteht. 

                                                 
6 Richtlinie (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur Änderung 

der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen 
aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken 
(Eigenkapitalrichtlinie) (ABl. C [ ...] vom [ ...], S. [ ...]). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 
79/23 (2021/0341(COD)) enthaltenen Richtlinie und in der Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle der genannten Richtlinie einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2079/23;Code:PE-CONS;Nr:79;Year:23&comp=79%7C2023%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2079/23;Code:PE-CONS;Nr:79;Year:23&comp=79%7C2023%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0341;Code:COD&comp=0341%7C2021%7C


 

 451 

(13) Die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 mit dem Titel „Ein neuer Aktionsplan 

für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa“ 

(Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft), die Mitteilung der Kommission vom 20. März 

2020 mit dem Titel „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in 

unserem Leben“ (Biodiversitätsstrategie), die Mitteilung der Kommission vom 20. März 

2020 mit dem Titel „Vom Hof auf den Tisch – eine Strategie für ein faires, gesundes und 

umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (Strategie „Vom Hof auf den Tisch“) und die 

Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel „Chemikalienstrategie 

für Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie Umwelt“ (Chemikalienstrategie), die 

Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2021 über den EU-Aktionsplan: 

„Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und Boden“, die Mitteilung der Kommission vom 

5. Mai 2021 mit dem Titel „Aktualisierung der neuen Industriestrategie von 2020: einen 

stärkeren Binnenmarkt für die Erholung Europas aufbauen“, der Ansatz der Kommission 

mit der Bezeichnung „Industrie 5.0“, die Mitteilung der Kommission vom 4. März 2021 

über den Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte und die Mitteilung der 

Kommission vom 18. Februar 2021 mit dem Titel „Überprüfung der Handelspolitik: Eine 

offene, nachhaltige und entschlossene Handelspolitik“ enthalten eine Initiative zur 

nachhaltigen Unternehmensführung als einen ihrer Bestandteile. 
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Zudem sollten die in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Sorgfaltspflichten zur 

Verwirklichung der Ziele des EU-Aktionsplans mit dem Titel „Schadstofffreiheit von 

Luft, Wasser und Boden“ beitragen, nämlich der Schaffung einer schadstofffreien 

Umwelt und des Schutzes der Gesundheit und des Wohlergehens von Menschen, Tieren 

und Ökosystemen vor Umweltrisiken und negativen Auswirkungen. 

(14) Die vorliegende Richtlinie steht im Einklang mit der gemeinsamen Mitteilung der 

Kommission mit dem Titel „EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 2020-

2024“. Eine der Prioritäten dieses Aktionsplans ist die Stärkung des Engagements der 

Union zur aktiven Förderung der weltweiten Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen und anderer einschlägiger internationaler Leitlinien wie der MNE-Leitsätze, 

unter anderem durch die Förderung einschlägiger Sorgfaltspflichtstandards. 
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(15) In seiner Entschließung vom 10. März 2021 mit Empfehlungen an die Kommission zur 

Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen forderte das Europäische 

Parlament die Kommission auf, Unionsvorschriften für ▌umfassende Sorgfaltspflichten 

von Unternehmen vorzuschlagen, in denen Konsequenzen bis hin zur zivilrechtlichen 

Haftung für diejenigen Unternehmen vorgesehen sind, die einzeln oder gemeinsam 

einen Schaden verursachen, indem sie die Sorgfaltspflicht nicht erfüllen. In den 

Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2020 zu Menschenrechten und 

menschenwürdiger Arbeit in globalen Lieferketten wurde die Kommission aufgefordert, 

einen Vorschlag für einen Rechtsrahmen der Union für eine nachhaltige 

Unternehmensführung, einschließlich branchenübergreifender Sorgfaltspflichten von 

Unternehmen entlang der globalen Lieferketten, vorzulegen. Darüber hinaus fordert das 

Europäische Parlament in seinem Initiativbericht vom 2. Dezember 2020 über nachhaltige 

Unternehmensführung eine Klarstellung der Pflichten von Mitgliedern der 

Unternehmensleitung. In ihrer Gemeinsamen Erklärung vom 21. Dezember 2021 über die 

legislativen Prioritäten der EU für 2022 haben sich das Europäische Parlament, der Rat der 

Europäischen Union und die Kommission verpflichtet, eine Wirtschaft im Dienste der 

Menschen zu verwirklichen und den Rechtsrahmen für eine nachhaltige 

Unternehmensführung zu verbessern. 
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(16) Mit der vorliegenden Richtlinie soll sichergestellt werden, dass im Binnenmarkt tätige 

Unternehmen zur nachhaltigen Entwicklung und zur Nachhaltigkeitswende der 

Volkswirtschaften und Gesellschaften beitragen, indem sie potenzielle oder tatsächliche 

negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt im Zusammenhang mit 

der eigenen Geschäftstätigkeit, der Geschäftstätigkeit ihrer Tochterunternehmen und ihrer 

Geschäftspartner in den Aktivitätsketten der Unternehmen ermitteln und 

erforderlichenfalls priorisieren, vermeiden, abschwächen, beheben, minimieren und 

diesbezügliche Abhilfe leisten sowie sicherstellen, dass diejenigen, die von der 

Nichteinhaltung dieser Pflicht betroffen sind, Zugang zu Justiz und Rechtsmitteln 

haben. Die vorliegende Richtlinie berührt nicht die Verantwortung der Mitgliedstaaten 

für die Achtung und den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt gemäß dem 

Völkerrecht. 

www.parlament.gv.at



 

 455 

(17) Die vorliegende Richtlinie berührt nicht die Verpflichtungen in den Bereichen 

Menschenrechte, Beschäftigung und soziale Rechte, Umweltschutz und Klimawandel im 

Rahmen anderer Rechtsakte der Union. Stehen die Bestimmungen der vorliegenden 

Richtlinie im Widerspruch zu Bestimmungen eines anderen Rechtsakts der Union, mit 

dem dieselben Ziele verfolgt und weitergehende oder spezifischere Verpflichtungen 

vorgesehen werden, so sollten die Bestimmungen des anderen Rechtsakts der Union 

maßgebend sein und auf die genannten spezifischen Verpflichtungen Anwendung 

finden. Beispiele für derlei Verpflichtungen in Rechtsakten der Union sind 

Verpflichtungen im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7, der Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen 

Parlaments und des Rates8 und der Verordnung (EU) 2023/1115 des Europäischen 

Parlaments und des Rates9. 

                                                 
7 Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 

2017 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der 
Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus 
Konflikt- und Hochrisikogebieten (ABl. L 130 vom 19.5.2017, S. 1). 

8 Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der 
Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG (ABl. L 191 
vom 28.7.2023, S. 1). 

9 Verordnung (EU) 2023/1115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 
2023 über die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Entwaldung 
und Waldschädigung in Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt und ihre Ausfuhr 
aus der Union sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 (ABl. L 150 
vom 9.6.2023, S. 206). 
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(18) Die vorliegende Richtlinie gilt nicht für Altersversorgungseinrichtungen, die nach dem 

Unionsrecht Systeme der sozialen Sicherheit betreiben. Hat sich ein Mitgliedstaat dafür 

entschieden, die Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates64 

gemäß Artikel 5 der genannten Richtlinie ganz oder teilweise nicht auf eine Einrichtung 

der betrieblichen Altersversorgung anzuwenden, so gilt die vorliegende Richtlinie nicht 

für diese Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung. 

                                                 
64 Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 
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(19) Unternehmen sollten geeignete Schritte unternehmen, um in Bezug auf ihre eigene 

Geschäftstätigkeit, die ihrer Tochterunternehmen sowie ihrer direkten oder indirekten 

Geschäftspartner entlang ihrer Aktivitätsketten gemäß dieser Richtlinie Maßnahmen zur 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht einzuführen und durchzuführen. Mit dieser Richtlinie sollten 

die Unternehmen nicht dazu verpflichtet werden, unter allen Umständen zu gewährleisten, 

dass überhaupt keine negativen Auswirkungen auftreten oder dass diese gestoppt werden. 

So kann beispielsweise ein Unternehmen in Bezug auf Geschäftspartner, bei denen die 

negativen Auswirkungen auf staatliche Eingriffe zurückzuführen sind, möglicherweise 

nicht in der Lage sein, solche Ergebnisse zu erreichen. Daher sollten die wichtigsten 

Verpflichtungen in dieser Richtlinie „Mittelverpflichtungen“ sein. Das Unternehmen sollte 

geeignete Maßnahmen ergreifen, mit denen die Ziele der Sorgfaltspflicht erreicht werden 

können, indem die negativen Auswirkungen in einer Weise angegangen werden, die dem 

Schweregrad und der Wahrscheinlichkeit der negativen Auswirkungen angemessen ist. 

Dabei sollten die Umstände des Einzelfalls, die Art und der Umfang der negativen 

Auswirkungen und relevanten Risikofaktoren – auch bei der Verhinderung und 

Minimierung der negativen Auswirkungen –, die Besonderheiten der Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens und seiner Aktivitätskette, des Wirtschaftszweigs oder des 

geografischen Gebiets des Unternehmens, in dem seine Geschäftspartner tätig sind, die 

Fähigkeit des Unternehmens, seine direkten und indirekten Geschäftspartner zu 

beeinflussen, sowie die Frage berücksichtigt werden, ob das Unternehmen seine 

Einflussmöglichkeiten erhöhen könnte. 
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(20) Das in dieser Richtlinie festgelegte Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht sollte die 

sechs im Leitfaden für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln festgelegten 

Schritte umfassen, zu denen Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht für 

Unternehmen gehören, um negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die 

Umwelt zu ermitteln und zu bekämpfen. Hierbei handelt es sich um die folgenden Schritte: 

1) Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in die Unternehmenspolitik und die 

Managementsysteme, 2) Ermittlung und Bewertung negativer Auswirkungen auf die 

Menschenrechte und die Umwelt, 3) Verhinderung, Abstellung oder Minimierung 

tatsächlicher und potenzieller negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte und die 

Umwelt, 4) Überwachung und Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen, 5) 

Kommunikation und 6) Bereitstellung von Abhilfemaßnahmen. 
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(21) Um die Wirksamkeit der Sorgfaltspflicht zu erhöhen und den Aufwand für 

Unternehmen zu verringern, sollten die Unternehmen befugt sein, Ressourcen und 

Informationen innerhalb ihrer jeweiligen Unternehmensgruppe und mit anderen 

juristischen Personen auszutauschen. Den Muttergesellschaften, die in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, sollte es gestattet sein, auch einige der 

Sorgfaltspflichten im Namen ihrer Tochterunternehmen, die in den Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie fallen, zu erfüllen, wenn so eine wirksame Einhaltung sichergestellt 

wird. Dies sollte unbeschadet des Umstands gelten, dass die Tochterunternehmen den 

von der Aufsichtsbehörde ausgeübten Befugnissen und der zivilrechtlichen Haftung 

gemäß der vorliegenden Richtlinie unterliegen. Erfüllt eine Muttergesellschaft die 

Verpflichtungen im Hinblick auf die Bekämpfung des Klimawandels im Namen des 

Tochterunternehmens, so sollte das Tochterunternehmen diese Verpflichtungen im 

Einklang mit dem Klimaschutzplan der Muttergesellschaft, der an ihr Geschäftsmodell 

und ihre Geschäftsstrategie angepasst ist, erfüllen. Fällt das Tochterunternehmen nicht 

in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie, da es nicht zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht verpflichtet ist, so sollte die Muttergesellschaft die Geschäftstätigkeit des 

Tochterunternehmens im Rahmen ihrer eigenen Sorgfaltspflichten abdecken. Wenn die 

Tochterunternehmen in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, nicht aber die 

Muttergesellschaft, so sollte es ihnen dennoch gestattet sein, Ressourcen und 

Informationen innerhalb der Unternehmensgruppe auszutauschen. Ungeachtet dessen 

sollten die Tochterunternehmen für die Erfüllung der in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Sorgfaltspflichten verantwortlich sein. 
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(22) Die Erfüllung einiger der Sorgfaltspflichten auf Gruppenebene sollte die zivilrechtliche 

Haftung von Tochterunternehmen im Rahmen der vorliegenden Richtlinie gegenüber 

Opfern, denen der Schaden entstanden ist, unberührt lassen. Sind die Voraussetzungen 

für die zivilrechtliche Haftung erfüllt, so könnte das Tochterunternehmen für den 

eingetretenen Schaden haftbar gemacht werden, und zwar unabhängig davon, ob die 

Sorgfaltspflichten von dem Tochterunternehmen oder von der Muttergesellschaft im 

Namen des Tochterunternehmens erfüllt wurden. 
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(23) Geschäftspartner sollten nicht verpflichtet sein, einem Unternehmen, das den sich aus 

der vorliegenden Richtlinie ergebenden Verpflichtungen nachkommt, Informationen 

offenzulegen, bei denen es sich um ein Geschäftsgeheimnis im Sinne der Richtlinie (EU) 

2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates10 handelt, unbeschadet der 

Offenlegung der Identität der direkten oder indirekten Geschäftspartner, oder 

wesentliche Informationen offenzulegen, die zur Ermittlung tatsächlicher oder 

möglicher negativer Auswirkungen notwendig sind, wenn dies mit Blick auf die 

Einhaltung der Sorgfaltspflichten des Unternehmens erforderlich und hinreichend 

begründet ist. Dies sollte die Möglichkeit der Geschäftspartner unberührt lassen, ihre 

Geschäftsgeheimnisse durch die in der Richtlinie (EU) 2016/943 festgelegten 

Mechanismen zu schützen. Geschäftspartner sollten niemals dazu verpflichtet werden, 

Verschlusssachen oder andere Informationen offenzulegen, deren Offenlegung 

wesentliche Sicherheitsinteressen eines Staates gefährden würde. 

                                                 
10 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 

über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und 
Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1). 
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(24) Negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt könnten bei der eigenen 

Geschäftstätigkeit der Unternehmen, der Geschäftstätigkeit ihrer Tochterunternehmen 

und ihrer Geschäftspartner in den Aktivitätsketten der Unternehmen auftreten, 

insbesondere auf der Ebene der Rohstoffbeschaffung oder der Herstellung ▌. Damit die 

Sorgfaltspflicht zu sinnvollen Ergebnissen führt, sollte sie negative Auswirkungen auf die 

Menschenrechte und die Umwelt abdecken, die während eines Großteils des Lebenszyklus 

der Produktion, des Vertriebs, der Beförderung und der Lagerung eines Produkts oder 

der Erbringung von Dienstleistungen auf der Ebene der eigenen Geschäftstätigkeit der 

Unternehmen, der Geschäftstätigkeit ihrer Tochterunternehmen und ihrer 

Geschäftspartner in ihren Aktivitätsketten verursacht werden. 

▌ 
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(25) Die Aktivitätskette sollte Tätigkeiten der vorgelagerten Geschäftspartner eines 

Unternehmens im Zusammenhang mit der Herstellung von Waren oder der Erbringung 

von Dienstleistungen durch das Unternehmen, einschließlich der Gestaltung, der 

Gewinnung, der Beschaffung, der Herstellung, der Beförderung, der Lagerung und der 

Lieferung von Rohstoffen, Produkten oder Teilen von Produkten sowie der Entwicklung 

des Produkts oder der Dienstleistung, und Tätigkeiten der nachgelagerten 

Geschäftspartner eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der 

Beförderung und der Lagerung des Produkts, sofern die Geschäftspartner diese 

Tätigkeiten für das Unternehmen oder im Namen des Unternehmens ausüben, 

umfassen. Die vorliegende Richtlinie sollte nicht für die Entsorgung des Produkts 

gelten. Darüber hinaus sollte die Aktivitätskette gemäß der vorliegenden Richtlinie nicht 

den Vertrieb, die Beförderung, die Lagerung und die Entsorgung eines Produkts 

umfassen, das der Ausfuhrkontrolle durch einen Mitgliedstaat unterliegt, d. h. entweder 

der Ausfuhrkontrolle im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 oder der Ausfuhrkontrolle in Bezug auf Waffen, Munition 

oder Kriegsmaterial im Rahmen nationaler Ausfuhrkontrollregelungen, nachdem die 

Ausfuhr des Produkts genehmigt wurde. 

                                                 
11 Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der 
technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 206 vom 11.6.2021, S. 1). 
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Die vorliegende Richtlinie wird durch weitere Rechtsakte ergänzt, die sich ebenfalls mit 

negativen und nachteiligen Auswirkungen im Bereich der Menschenrechte oder des 

Umweltschutzes befassen. Insbesondere wird mit der Verordnung (EU) 2021/821 eine 

Regelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen 

Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem 

Verwendungszweck eingeführt, die unter anderem Software und Technologien abdeckt, 

die für die Zwecke der digitalen Überwachung eingesetzt werden können. Nach dieser 

Regelung sollten die Mitgliedstaaten insbesondere das Risiko berücksichtigen, dass diese 

Güter im Zusammenhang mit interner Repression oder der Begehung schwerwiegender 

Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht verwendet werden. 

Darüber hinaus wird in der Verordnung (EU) 2019/125 des Europäischen Parlaments 

und des Rates12 die Ausfuhr von Gütern wie chemischen Substanzen, die zur 

Vollstreckung der Todesstrafe oder zum Zwecke der Folter oder anderer grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden oder 

verwendet werden könnten, je nach Einzelfall verboten oder reguliert. Darüber hinaus 

wird mit mehreren anderen Gesetzgebungsinitiativen darauf abgezielt, die 

Umweltauswirkungen von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus 

abzumildern, auch indem Ökodesign-Anforderungen auf der Grundlage von Aspekten 

der Nachhaltigkeit und der Kreislauffähigkeit der Produkte festgelegt werden. 

                                                 
12  Verordnung (EU) 2019/125 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Januar 

2019 über den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu 
Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe verwendet werden könnten (ABl. L 30 vom 31.1.2019, S. 1). 
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Die Einhaltung der vorliegenden Richtlinie sollte die Einhaltung der Bestimmungen 

und Ziele dieser anderen Rechtsakte und der Bedingungen der im Rahmen dieser 

Rechtsakte erteilten anwendbaren Genehmigungen erleichtern. Ausführer sollten bei 

der Einhaltung dieser anderen Rechtsakte den Ergebnissen ihrer Erkenntnisse 

Rechnung tragen, die sie im Rahmen der Sorgfaltspflicht gemäß der vorliegenden 

Richtlinie erlangt haben. Die Bestimmung des Begriffs „Aktivitätskette“ gemäß der 

vorliegenden Richtlinie lässt die Bestimmung der Begriffe „Wertschöpfungskette“ oder 

„Lieferkette“ gemäß den bzw. im Sinne der anderen EU-Rechtsvorschriften unberührt. 

▌ 

(26) Die Bestimmung des Begriffs „Aktivitätskette“ sollte nicht die Tätigkeiten der 

nachgelagerten Geschäftspartner eines Unternehmens im Zusammenhang mit den 

Dienstleistungen des Unternehmens umfassen. Bei beaufsichtigten Finanzunternehmen 

sollte die Bestimmung des Begriffs „Aktivitätskette“ keine nachgelagerten 

Geschäftspartner umfassen, die ihre Dienstleistungen und Produkte erhalten. Was 

beaufsichtigte Finanzunternehmen betrifft, sollte daher nur der vorgelagerte Teil, nicht 

aber der nachgelagerte Teil ihrer Aktivitätskette unter die vorliegende Richtlinie fallen.  
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(27) Gemäß dieser Richtlinie sollten Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften eines 

Mitgliedstaats gegründet wurden, Sorgfaltspflichten unterliegen, wenn sie bestimmte 

Bedingungen, einschließlich Schwellenwerte für den Umsatz und in bestimmten Fällen 

für die Zahl der Beschäftigten, erfüllen. Zwar beziehen sich diese Bedingungen auf 

einzelne Geschäftsjahre, doch sollte die vorliegende Richtlinie nur gelten, wenn das 

Unternehmen diese Bedingungen in jedem der beiden letzten aufeinanderfolgenden 

Geschäftsjahre erfüllt hat, und nicht mehr gelten, wenn sie in jedem der beiden letzten 

relevanten Geschäftsjahre nicht mehr erfüllt wurden. Dies gilt auch für Unternehmen, 

die nach den Rechtsvorschriften eines Drittlandes gegründet wurden und das 

einschlägige Umsatzkriterium der Union für jedes der letzten beiden Geschäftsjahre 

erfüllen sollten. Aus Gründen der Klarheit und unter Berücksichtigung der 

stufenweisen Anwendung der Richtlinie müssen sowohl Unternehmen aus der Union als 

auch Unternehmen aus Drittländern die Kriterien des Anwendungsbereichs für zwei 

aufeinanderfolgende Geschäftsjahre vor den entsprechenden Daten des 

Geltungsbeginns, die nach den Vorschriften für die Umsetzung der vorliegenden 

Richtlinie festgelegt wurden, erfüllen. 
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Was die Schwellenwerte für die Zahl der Beschäftigten betrifft, sollten Leiharbeitnehmer 

und Arbeitnehmer, die gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c der Richtlinie 96/71/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 ▌ entsandt wurden, in die Berechnung der Zahl 

der Beschäftigten des entleihenden Unternehmens einbezogen werden. Entsandte 

Arbeitnehmer gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben a und b der Richtlinie 96/71/EG 

sollten nur in die Berechnung der Zahl der Beschäftigten des entsendenden Unternehmens 

einbezogen werden. Andere Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsverhältnissen 

sollten auch in die Berechnung der Zahl der Beschäftigten einbezogen werden, sofern 

sie die vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) aufgestellten Kriterien für die 

Feststellung des Status eines Arbeitnehmers erfüllen. Saisonarbeitnehmer sollten bei der 

Berechnung der Zahl der Beschäftigten proportional zur Zahl der Monate, für die sie 

beschäftigt sind, einbezogen werden. 

                                                 
13 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1). 
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Bei der Berechnung dieser Werte gemäß der vorliegenden Richtlinie sollten die Zahl der 

Beschäftigten und der Umsatz der Tochterunternehmen eines Unternehmens einbezogen 

werden, bei denen es sich um andere Geschäftsstellen als den Hauptfirmensitz handelt, 

die rechtlich von diesem abhängig sind und daher gemäß den Rechtsvorschriften der 

Union und den nationalen Rechtsvorschriften als Teil des Unternehmens betrachtet 

werden. Dies sollte auch für Unternehmensgruppen gelten, wenn die Schwellenwerte 

auf konsolidierter Basis berechnet werden. Sofern nicht anders angegeben, sollten die 

Schwellenwerte, die erreicht werden müssen, damit ein Unternehmen unter die 

vorliegende Richtlinie fällt, als Schwellenwerte verstanden werden, die auf Einzelbasis 

berechnet werden.  
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(28) In der Union niedergelassene Unternehmen, die im letzten Geschäftsjahr, für das ein 

Jahresabschluss angenommen wurde oder hätte angenommen werden müssen, im 

Durchschnitt mehr als 1 000 Beschäftigte hatten und einen weltweiten Nettoumsatz von 

mehr als 450 000 000 EUR erzielt haben, sollten verpflichtet sein, die in der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Unternehmen, die in 

der Union Franchise- oder Lizenzvereinbarungen gegen Lizenzgebühren mit 

unabhängigen Drittunternehmen geschlossen haben, sofern durch diese 

Vereinbarungen eine gemeinsame Identität, ein gemeinsames Geschäftskonzept und die 

Anwendung einheitlicher Geschäftsmethoden sichergestellt werden und sich diese 

Lizenzgebühren im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss angenommen 

wurde oder hätte angenommen werden müssen, auf mehr als 22 500 000 EUR beliefen, 

und sofern das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss 

angenommen wurde oder hätte angenommen werden müssen, einen weltweiten 

Nettoumsatz von über 80 000 000 EUR erzielt hat, sollten ebenfalls verpflichtet sein, die 

in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Dasselbe gilt 

für die obersten Muttergesellschaften von Unternehmensgruppen, die 

zusammengenommen diese Voraussetzungen erfüllen. Bei diesen obersten 

Muttergesellschaften sollten die Verpflichtungen aus der vorliegenden Richtlinie von 

der obersten Muttergesellschaft oder – falls deren Haupttätigkeit im Halten von Anteilen 

an operativen Tochterunternehmen besteht und sie sich nicht an 

managementspezifischen, betrieblichen oder finanziellen Entscheidungen mit 

Auswirkungen auf die Gruppe oder eines oder mehrere ihrer Tochterunternehmen 

beteiligt – statt von der obersten Muttergesellschaft von einem in der Union 

niedergelassenen operativen Tochterunternehmen unter den in dieser Richtlinie 

festgelegten Bedingungen erfüllt werden. 
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(29) Damit die Ziele dieser Richtlinie in Bezug auf die negativen Auswirkungen auf die 

Menschenrechte und die Umwelt durch die Geschäftstätigkeit von Unternehmen, die 

Geschäftstätigkeit ihrer Tochterunternehmen und ihrer Geschäftspartner in den 

Aktivitätsketten der Unternehmen in vollem Umfang erreicht werden, sollten auch 

Unternehmen aus Drittländern, die in erheblichem Umfang in der Union tätig sind, 

einbezogen werden. Genauer gesagt sollte die Richtlinie für Unternehmen aus Drittländern 

gelten, die in dem Geschäftsjahr, das dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 

vorangeht, in der Union einen Nettoumsatz von über 450 000 000 EUR ▌erzielt haben. 

Unternehmen, die in der Union Franchise- oder Lizenzvereinbarungen gegen 

Lizenzgebühren mit unabhängigen Drittunternehmen geschlossen haben, sofern durch 

diese Vereinbarungen eine gemeinsame Identität, ein gemeinsames Geschäftskonzept 

und die Anwendung einheitlicher Geschäftsmethoden sichergestellt werden und sich 

diese Lizenzgebühren im Geschäftsjahr vor dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 

auf mehr als 22 500 000 EUR beliefen, und sofern das Unternehmen im Geschäftsjahr 

vor dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von über 

80 000 000 EUR erzielt hat, sollten ebenfalls verpflichtet sein, die in der vorliegenden 

Richtlinie festgelegten Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Dasselbe gilt für die obersten 

Muttergesellschaften von Unternehmensgruppen, die zusammengenommen diese 

Voraussetzungen erfüllen. Bei diesen obersten Muttergesellschaften sollten die 

Verpflichtungen aus der vorliegenden Richtlinie von der obersten Muttergesellschaft 

oder – falls deren Haupttätigkeit im Halten von Anteilen an operativen 

Tochterunternehmen besteht und sie sich nicht an managementspezifischen, 

betrieblichen oder finanziellen Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Gruppe oder 

eines oder mehrere ihrer Tochterunternehmen beteiligt – statt von der obersten 

Muttergesellschaft von einem in der Union niedergelassenen operativen 

Tochterunternehmen unter den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen erfüllt 

werden. 
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(30) Um die Unternehmen aus Drittländern festzustellen, die in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, sollte das beschriebene Umsatzkriterium gewählt werden, da es eine 

territoriale Verbindung zwischen den Drittlandunternehmen und dem Gebiet der Union 

herstellt. Der Umsatz ist ein Anhaltspunkt für die Auswirkungen, die die Tätigkeiten dieser 

Unternehmen auf den Binnenmarkt haben könnten. Solche Auswirkungen rechtfertigen im 

Einklang mit dem Völkerrecht die Anwendung des Unionsrechts auf Unternehmen aus 

Drittländern. Um sicherzustellen, dass der relevante Umsatz der betreffenden Unternehmen 

ermittelt wird, sollten die Methoden zur Berechnung des Nettoumsatzes für Unternehmen 

aus Drittländern gemäß der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates14 angewandt werden. Im Interesse einer wirksamen Durchsetzung dieser Richtlinie 

sollte bei der Ermittlung der Unternehmen aus Drittländern, die unter diese Richtlinie 

fallen, jedoch kein Schwellenwert für die Anzahl der Beschäftigten angewandt werden, da 

der für die Zwecke dieser Richtlinie genutzte Begriff „Beschäftigte“ auf dem Unionsrecht 

beruht und nicht ohne Weiteres außerhalb der Union umgesetzt werden könnte. Da es – 

auch in den Rechnungslegungsrahmen – keine klare und kohärente Methodik zur 

Ermittlung der Beschäftigten von Unternehmen aus Drittländern gibt, würde ein solcher 

Schwellenwert zu Rechtsunsicherheit führen und für Aufsichtsbehörden nur schwer 

anwendbar sein. 

                                                 
14 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19). 
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Der Begriff „Umsatz“ sollte auf der Grundlage der Richtlinie 2013/34/EU definiert 

werden, in der die Methoden zur Berechnung des Nettoumsatzes für Unternehmen aus 

Drittländern bereits festgelegt sind, da die Definitionen von Umsatz und Umsatzerlöse in 

den internationalen Rechnungslegungsrahmen ähnlich sind. Um sicherzustellen, dass die 

Aufsichtsbehörde weiß, welche Unternehmen aus Drittländern in der Union den Umsatz 

erzielen, der dazu führt, dass sie in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, sollte 

in dieser Richtlinie vorgeschrieben werden, dass der Bevollmächtigte des 

Drittlandsunternehmens oder das Unternehmen selbst eine Aufsichtsbehörde des 

Mitgliedstaats, in dem der Bevollmächtigte des Drittlandunternehmens seinen Wohnsitz 

oder Sitz hat, und – sofern es sich um unterschiedliche Mitgliedstaaten handelt – eine 

Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen den größten Teil seines 

Nettoumsatzes in der Union im Geschäftsjahr vor dem letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahr erzielt hat, darüber informiert ▌, dass es sich bei dem Unternehmen um ein 

Unternehmen handelt, das in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt. Der 

Mitgliedstaat sollte die Kommission ersuchen können, ihn über den in der Union 

erzielten Nettoumsatz des Drittlandsunternehmens zu unterrichten, falls dies notwendig 

ist, um zu ermitteln, in welchem Mitgliedstaat das Drittlandsunternehmen den größten 

Teil seines Nettoumsatzes in der Union erzielt hat. Die Kommission sollte ein System 

einrichten, mit dem ein solcher Informationsaustausch sichergestellt werden kann. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=


 

 473 

(31) Angesichts der wichtigen Rolle, die Unternehmen als Säule für den Aufbau einer 

nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft zukommt, ist es von entscheidender 

Bedeutung, einen Unionsrahmen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen 

Ansatz in Bezug auf globale Wertschöpfungsketten zu schaffen. Die Einführung 

verbindlicher Rechtsvorschriften in mehreren Mitgliedstaaten hat dazu geführt, dass 

gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen geschaffen werden müssen, um eine 

Fragmentierung zu vermeiden und Rechtssicherheit für auf dem Binnenmarkt tätige 

Unternehmen zu schaffen. Dennoch sollte die vorliegende Richtlinie die Mitgliedstaaten 

nicht daran hindern, strengere nationale Bestimmungen einzuführen, die von den in 

anderen Artikeln als Artikel 8 Absätze 1 und 2, Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 11 

Absatz 1 festgelegten Bestimmungen abweichen, auch wenn durch diese Bestimmungen 

möglicherweise indirekt das Schutzniveau der Artikel 8 Absätze 1 und 2, Artikel 10 

Absatz 1 und Artikel 11 Absatz 1 erhöht wird, etwa die Bestimmungen betreffend den 

Geltungsbereich, die Begriffsbestimmungen, angemessene Abhilfemaßnahmen für 

tatsächliche negative Auswirkungen, die sinnvolle Einbeziehung von Interessenträgern 

und die zivilrechtliche Haftung, oder nationale Bestimmungen einzuführen, die 

hinsichtlich ihres Ziels oder des abgedeckten Bereichs spezifischer sind, etwa nationale 

Bestimmungen zur Regelung spezifischer negativer Auswirkungen oder spezifischer 

Wirtschaftszweige, um ein anderes Schutzniveau in den Bereichen Menschenrechte, 

Beschäftigung und soziale Rechte, Umwelt oder Klimaschutz zu erreichen. 
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(32) Mit dieser Richtlinie sollen die Menschenrechte umfassend abgedeckt werden, 

einschließlich aller fünf grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit im Sinne 

der Erklärung der IAO von 1998 über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 

Arbeit. Bei der Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Rahmen dieser Richtlinie sollten negative 

Auswirkungen auf die Menschenrechte hinsichtlich ▌Personen einbezogen werden, die 

sich aus der Verletzung eines der Rechte ▌ergeben, die in den in Teil I Abschnitt 1 des 

Anhangs dieser Richtlinie aufgeführten internationalen Instrumenten verankert sind, 

damit ein sinnvoller Beitrag zur Nachhaltigkeitswende geleistet wird. Der Begriff 

„Verletzung“ sollte im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen 

ausgelegt werden. Um sicherzustellen, dass die Menschenrechte umfassend abgedeckt 

werden, sollte auch eine Verletzung eines in Teil I Abschnitt 1 des Anhangs dieser 

Richtlinie nicht ausdrücklich aufgeführten Menschenrechts, die von einem Unternehmen 

oder einer juristischen Person verübt werden kann und die zu einer unmittelbaren 

Beeinträchtigung eines durch die in Teil I Abschnitt 2 des Anhangs dieser Richtlinie 

aufgeführten Menschenrechtsinstrumente geschützten rechtlichen Interesses führt, als 

negative Auswirkung auf die Menschenrechte im Sinne dieser Richtlinie betrachtet 

werden; Voraussetzung ist, dass das betreffende Unternehmen die Gefahr einer solchen 

Menschenrechtsverletzung nach vernünftigem Ermessen hätte vorhersehen können, 

wobei alle relevanten Umstände des Einzelfalls, einschließlich der Art und des Umfangs 

der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seiner Aktivitätskette, des 

Wirtschaftszweigs und der geografischen und operativen Rahmenbedingungen, zu 

berücksichtigen sind. 

www.parlament.gv.at



 

 475 

Die Sorgfaltspflicht sollte darüber hinaus negative Auswirkungen auf die Umwelt 

umfassen, die sich aus einem Verstoß gegen Verbote und Verpflichtungen die in Teil II 

des Anhangs dieser Richtlinie aufgeführt sind ergeben, sowie negative Auswirkungen, die 

sich aus einem Verstoß gegen eines der Verbote, die im Anhang Teil I Nummern 15 

und 16 dieser Richtlinie aufgeführt sind, umfassen, wobei die nationalen 

Rechtsvorschriften, die mit den Bestimmungen der im Anhang aufgeführten 

Instrumente zusammenhängen, zu berücksichtigen sind. Diese Verbote und 

Verpflichtungen sollten im Einklang mit dem Völkerrecht und den allgemeinen 

Grundsätzen des Umweltrechts der Union gemäß Artikel 191 AEUV ausgelegt und 

angewandt werden. Zu diesen Verboten gehört das Verbot, messbare 

Umweltschädigungen wie schädliche Bodenveränderung, Wasser- oder 

Luftverschmutzung, schädliche Emissionen, übermäßigen Wasserverbrauch, 

Landschädigung oder andere Auswirkungen auf natürliche Ressourcen wie Entwaldung 

zu verursachen, die natürliche Grundlagen für die Erhaltung und Erzeugung von 

Lebensmitteln maßgeblich beeinträchtigen, die einer Person den Zugang zu sicherem 

und sauberem Trinkwasser verwehren, die den Zugang zu sanitären Einrichtungen für 

eine Person erschweren oder solche Einrichtungen zerstören, die die Gesundheit einer 

Person, die Sicherheit oder die normale Nutzung von Land und rechtmäßig erworbenem 

Eigentum beeinträchtigen oder die Ökosystemleistungen, durch die ein Ökosystem direkt 

oder indirekt zum Wohlergehen der Menschen beiträgt, erheblich beeinträchtigen. 
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Bei der Beurteilung, ob der Schaden an den Ökosystemleistungen erheblich ist, sollten, 

soweit zutreffend, die folgenden Elemente berücksichtigt werden: der Ausgangszustand 

der betroffenen Umwelt, die Frage, ob es sich um einen lang anhaltenden, 

mittelfristigen oder kurzfristigen Schaden handelt, die Ausdehnung des Schadens und 

die Umkehrbarkeit des Schadens. Die Sorgfaltspflichten im Rahmen dieser Richtlinie 

sollten daher zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und zur 

Verbesserung des Zustands der Umwelt, insbesondere der Luft, des Wassers und des 

Bodens, beitragen, auch um die Menschenrechte besser zu schützen. Der Kommission 

sollte die Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte zur Änderung des 

Anhangs I der vorliegenden Richtlinie für die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Zwecke 

zu erlassen, auch indem ein Verweis auf das IAO-Übereinkommen von 1981 über 

Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt (Nr. 155) und das IAO-Übereinkommen von 2006 über 

den Förderungsrahmen für den Arbeitsschutz (Nr. 187), die zu den grundlegenden IAO-

Instrumenten gehören, hinzugefügt wird, sobald diese von allen Mitgliedstaaten 

ratifiziert wurden. 
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(33) Je nach den Umständen müssen Unternehmen möglicherweise zusätzliche Standards in 

Erwägung ziehen. Unter Berücksichtigung spezifischer Kontexte oder sich 

überschneidender Faktoren wie Geschlecht, Alter, Rasse, ethnische Herkunft, Klasse, 

Kastenzugehörigkeit, Bildung, Migrationsstatus, Behinderung sowie sozialer und 

wirtschaftlicher Status sollten Unternehmen so im Rahmen eines geschlechter- und 

kulturgerechten Ansatzes für die Sorgfaltspflicht ein besonderes Augenmerk auf etwaige 

negative Auswirkungen auf Personen legen, die aufgrund von Marginalisierung, 

Schutzbedürftigkeit oder anderen Umständen einzeln oder als Teil bestimmter Gruppen 

oder Gemeinschaften – einschließlich indigener Völker, die gemäß der Erklärung der 

Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker, auch in Bezug auf die 

freiwillige, vorherige und in Kenntnis der Sachlage erteilte Zustimmung, geschützt 

sind – einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Dabei müssen Unternehmen 

gegebenenfalls internationalen Instrumenten wie dem Internationalen Übereinkommen 

zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, dem Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau oder dem Übereinkommen über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen. 
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(34) Unternehmen sollten dafür verantwortlich sein, ihren Einfluss geltend zu machen, um 

zu einem angemessenen Lebensstandard in den Aktivitätsketten beizutragen. Darunter 

wird unter anderem ein existenzsichernder Lohn für Beschäftigte und ein 

existenzsicherndes Einkommen für Selbstständige und Kleinlandwirte, den bzw. das sie 

durch ihre Arbeit und Produktion verdienen, verstanden. 

(35) In dieser Richtlinie wird das Konzept „Eine Gesundheit“ der 

Weltgesundheitsorganisation als ein integrierter und übergreifender Ansatz anerkannt, 

mit dem darauf abgezielt wird, die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen 

auf nachhaltige Weise in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen und zu optimieren. 

Mit dem Konzept „Eine Gesundheit“ wird anerkannt, dass die Gesundheit von 

Menschen, Haus- und Wildtieren und Pflanzen sowie die Umwelt im weiteren Sinne, 

einschließlich der Ökosysteme, eng miteinander verknüpft und voneinander abhängig 

sind. Es ist daher angemessen, festzulegen, dass es zur Sorgfaltspflicht der Unternehmen 

gehören sollte, Umweltzerstörung, die zu Gesundheitsschäden wie Epidemien führt, zu 

vermeiden und das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt zu wahren. 
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(36) Negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt können eng 

miteinander verbunden oder durch Faktoren wie Korruption und Bestechung gestützt 

werden. Es kann daher erforderlich sein, dass Unternehmen diese Faktoren 

berücksichtigen, wenn sie ihre Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte und die 

Umwelt erfüllen, und zwar in einer Weise, die mit dem Übereinkommen der Vereinten 

Nationen gegen Korruption im Einklang steht. 

(37) Zur Bewertung der negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte stehen den 

Unternehmen ▌Leitlinien zur Verfügung, die veranschaulichen, wie sich ihre Tätigkeit auf 

die Menschenrechte auswirken kann und welches Verhalten von Unternehmen gemäß 

international anerkannten Menschenrechten verboten ist. Solche Leitlinien sind 

beispielsweise im Berichtsrahmen für die Leitprinzipien der Vereinten Nationen ▌und im 

Auslegungsleitfaden „The corporate responsibility to respect human rights“ (Die 

Verantwortung von Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte) enthalten. ▌ 

▌ 
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(38) Um eine angemessene Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit Menschenrechten und 

Umweltschutz hinsichtlich ihrer Geschäftstätigkeit, der Geschäftstätigkeit ihrer 

Tochterunternehmen und der Geschäftstätigkeit ihrer Geschäftspartner in den 

Aktivitätsketten der Unternehmen zu erfüllen, sollten die unter diese Richtlinie fallenden 

Unternehmen die Sorgfaltspflicht zum integralen Bestandteil ihrer Unternehmenspolitik 

und ihrer Risikomanagementsysteme machen, tatsächliche und potenzielle negative 

Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt ermitteln und bewerten, 

erforderlichenfalls priorisieren, vermeiden, abschwächen und beheben sowie das Ausmaß 

potenzieller und tatsächlicher negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte und die 

Umwelt minimieren, Abhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit tatsächlichen 

negativen Auswirkungen bereitstellen, Interessenträger sinnvoll einbeziehen, ein Melde- 

und Beschwerdeverfahren einrichten und aufrechterhalten, die Wirksamkeit der 

ergriffenen Maßnahmen im Einklang mit den in dieser Richtlinie festgelegten 

Anforderungen überwachen und öffentlich über die Wahrnehmung ihrer Sorgfaltspflicht 

kommunizieren. Zur Schaffung von Klarheit für die Unternehmen sollten insbesondere die 

Schritte zur Verhinderung und Minderung potenzieller negativer Auswirkungen und zur 

Abstellung oder, wenn dies nicht möglich ist, Minimierung des Ausmaßes der 

tatsächlichen negativen Auswirkungen in dieser Richtlinie klar voneinander unterschieden 

werden. 
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(39) Damit sichergestellt ist, dass die Sorgfaltspflicht Bestandteil der Unternehmenspolitik und 

ihrer Risikomanagementsysteme ist und im Einklang mit dem einschlägigen 

internationalen Rahmen steht, sollten Unternehmen die Sorgfaltspflicht in ihre jeweilige 

Unternehmenspolitik und ihre jeweiligen Risikomanagementsysteme und auf allen 

einschlägigen Ebenen ihrer Geschäftstätigkeit integrieren und über eine Strategie zur 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht verfügen. Die Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 

sollte nach vorheriger Konsultation der Beschäftigten des Unternehmens und ihrer 

Vertreter ausgearbeitet werden und eine Beschreibung des Ansatzes enthalten, den das 

Unternehmen – auch langfristig – in Bezug auf die Sorgfaltspflicht verfolgt; ein 

Verhaltenskodex sollte in die Strategie aufgenommen werden, in dem die innerhalb des 

gesamten Unternehmens und seiner Tochterunternehmen sowie gegebenenfalls von 

direkten oder indirekten Geschäftspartnern des Unternehmens einzuhaltenden Regeln 

und Grundsätze beschrieben sind; in der Strategie sollten die Verfahren zur Einbeziehung 

der Sorgfaltspflicht in alle einschlägigen Bereiche der Unternehmenspolitik und zur 

Umsetzung der Sorgfaltspflicht beschrieben sein, einschließlich der Maßnahmen zur 

Überprüfung der Einhaltung des Verhaltenskodex und zur Ausweitung seiner Anwendung 

auf Geschäftspartner. Mit der Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht sollte eine 

risikobasierte Sorgfaltspflicht sichergestellt werden. Der Verhaltenskodex sollte für alle 

relevanten Unternehmensfunktionen und Geschäftstätigkeiten gelten, auch für 

Entscheidungen des Beschaffungs-, Beschäftigungs- und des Auftragswesens. Für die 

Zwecke der vorliegenden Richtlinie sollte der Begriff „Arbeitnehmer“ auch 

Leiharbeitnehmer und andere Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsverhältnissen 

umfassen, sofern sie die vom EuGH aufgestellten Kriterien für die Feststellung des 

Status eines Arbeitnehmers erfüllen. 
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(40) Um ihren Sorgfaltspflichten nachzukommen, müssen Unternehmen geeignete Maßnahmen 

ergreifen, um negative Auswirkungen zu ermitteln, zu verhindern und abzustellen, zu 

minimieren und diesbezüglich Abhilfe zu leisten, und Interessenträger sinnvoll in das 

gesamte Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht einbeziehen. Unter dem Begriff 

„geeignete Maßnahmen“ sollten Maßnahmen verstanden werden, mit denen die Ziele der 

Sorgfaltspflicht erreicht werden können, indem die negativen Auswirkungen in einer 

Weise wirksam angegangen werden, die dem Schweregrad und der Wahrscheinlichkeit 

der negativen Auswirkungen entspricht und die dem Unternehmen nach vernünftigem 

Ermessen zur Verfügung steht, wobei den Umständen des Einzelfalls, einschließlich der 

Art und des Umfangs der negativen Auswirkungen und einschlägigen Risikofaktoren, 

Rechnung getragen wird. Wenn die erforderlichen Informationen, einschließlich 

Informationen, die als Geschäftsgeheimnis gelten, aufgrund tatsächlicher oder 

rechtlicher Hindernisse unter angemessenem Aufwand nicht eingeholt werden können, 

etwa weil ein Geschäftspartner die Bereitstellung der Informationen verweigert und es 

keine rechtliche Grundlage gibt, um diese durchzusetzen, können solche Umstände dem 

Unternehmen nicht zur Last gelegt werden; diese sollten jedoch erläutern können, 

warum derartige Informationen nicht eingeholt werden konnten, und erforderliche und 

angemessene Maßnahmen ergreifen, um sie so bald wie möglich einzuholen. 
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(41) Im Rahmen der in dieser Richtlinie festgelegten Sorgfaltspflichten sollte ein Unternehmen 

tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die 

Umwelt ermitteln und bewerten. Für eine umfassende Ermittlung und Bewertung der 

negativen Auswirkungen sollten quantitative und qualitative Informationen, einschließlich 

relevanter aufgeschlüsselter Daten, die unter angemessenem Aufwand von einem 

Unternehmen eingeholt werden können, herangezogen werden. Unternehmen sollten 

angemessene Methoden und Ressourcen nutzen, einschließlich öffentlicher Berichte. 

Beispielsweise sollte das Unternehmen in Bezug auf negative Auswirkungen auf die 

Umwelt Informationen über den Ausgangszustand an Standorten oder in Anlagen mit 

höherem Risiko in seinen Aktivitätsketten einholen. Im Rahmen der Verpflichtung, 

negative Auswirkungen zu ermitteln, sollten die Unternehmen geeignete Maßnahmen 

ergreifen, um ihre eigene Geschäftstätigkeit sowie die ihrer Tochterunternehmen und – 

sofern sie mit ihren Aktivitätsketten in Verbindung stehen – die ihrer Geschäftspartner 

zu erfassen, um allgemeine Bereiche zu ermitteln, in denen negative Auswirkungen am 

wahrscheinlichsten oder am schwerwiegendsten sind. Auf der Grundlage der Ergebnisse 

dieser Erfassung sollten Unternehmen eine eingehende Bewertung ihrer eigenen 

Geschäftstätigkeit sowie der ihrer Tochterunternehmen und – sofern sie mit ihren 

Aktivitätsketten in Verbindung stehen – der ihrer Geschäftspartner in den Gebieten 

vornehmen, in denen die negativen Auswirkungen als am wahrscheinlichsten oder am 

schwerwiegendsten eingestuft wurden. 
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Bei der Ermittlung und Bewertung der negativen Auswirkungen sollten Unternehmen 

auf der Grundlage einer allgemeinen Bewertung mögliche relevante Risikofaktoren 

berücksichtigen, darunter Risikofaktoren auf Unternehmensebene – etwa ob es sich bei 

dem Geschäftspartner um ein Unternehmen handelt, das nicht unter die vorliegende 

Richtlinie fällt –, Risikofaktoren der Geschäftstätigkeiten, geografische und 

kontextbezogene Risikofaktoren – wie das Niveau der Strafverfolgung in Bezug auf die 

Art der negativen Auswirkungen –, Risikofaktoren der Produkte und Dienstleistungen 

sowie branchenspezifische Risikofaktoren. Im Zuge der Ermittlung und Bewertung 

negativer Auswirkungen sollten Unternehmen auch die Auswirkungen des 

Geschäftsmodells und der Strategien von Geschäftspartnern, einschließlich Handels-, 

Beschaffungs- und Preisbildungspraktiken, ermitteln und bewerten. Zur Verringerung der 

Belastung kleinerer Unternehmen aufgrund von Informationsersuchen sollten 

Unternehmen, wenn Informationen, die für die Ermittlung negativer Auswirkungen 

erforderlich sind, von Geschäftspartnern auf verschiedenen Ebenen der Aktivitätsketten 

eingeholt werden können, Zurückhaltung gegenüber Geschäftspartnern üben, die selbst 

keine Risiken für negative Auswirkungen bergen, und eine direkte Kontaktaufnahme 

vorziehen, sofern angemessen, um detailliertere Informationen von den 

Geschäftspartnern auf Ebenen der Aktivitätsketten zu erhalten, auf denen auf der 

Grundlage der Erfassung tatsächliche oder mögliche negative Auswirkungen am 

wahrscheinlichsten auftreten werden. 
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Zur Ermittlung negativer Auswirkungen sollte eine in regelmäßigen Abständen 

durchgeführte dynamische Bewertung der Gegebenheiten in Bezug auf die 

Menschenrechte und die Umwelt gehören, die unverzüglich nach Eintreten einer 

wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle zwölf Monate, während der gesamten 

Dauer einer Tätigkeit oder Geschäftsbeziehung durchgeführt werden sollte und wenn 

hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, dass neue Risiken auftreten könnten. 

Unter einer wesentlichen Änderung sollte eine Änderung des Status quo der eigenen 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der Geschäftstätigkeit seiner Tochterunternehmen 

oder Geschäftspartner, des rechtlichen Umfelds oder des Unternehmensumfelds oder 

jede andere wesentliche Änderung der Lage des Unternehmens oder seiner operativen 

Rahmenbedingungen verstanden werden. Beispiele für eine wesentliche Änderung 

könnten Fälle sein, in denen das Unternehmen in einem neuen Wirtschaftszweig oder 

einem neuen geografischen Gebiet tätig wird, mit der Herstellung neuer Produkte 

beginnt oder die Art und Weise der Herstellung bestehender Produkte verändert und 

dabei eine Technologie mit potenziell stärkeren negativen Auswirkungen verwendet oder 

seine Unternehmensstruktur durch Umstrukturierung, Fusionen oder Übernahmen 

verändert. Hinreichende Gründe für die Annahme, dass neue Risiken bestehen, können 

sich auf unterschiedliche Weise ergeben, unter anderem aufgrund öffentlich 

zugänglicher Informationen, in denen über die negativen Auswirkungen berichtet wird, 

durch die Einbeziehung von Interessenträgern oder durch entsprechende Meldungen. 

Haben die Unternehmen geeignete Maßnahmen für die Ermittlung negativer 

Auswirkungen ergriffen und verfügen dennoch nicht über alle erforderlichen 

Informationen in Bezug auf ihre Aktivitätsketten, so sollten sie erläutern können, 

warum diese Informationen nicht eingeholt werden konnten, und erforderliche und 

angemessene Maßnahmen ergreifen, um sie so bald wie möglich einzuholen. 
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(42) In Konflikt- und Hochrisikogebieten im Sinne der Verordnung (EU) 2017/821 treten 

Menschenrechtsverletzungen mit größerer Wahrscheinlichkeit auf und fallen 

schwerwiegender aus. Unternehmen sollten dies bei der Einbeziehung der 

Sorgfaltspflicht in ihre Unternehmenspolitik und Risikomanagementsysteme 

berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Verhaltenskodizes und Verfahren zur 

Umsetzung der Sorgfaltspflicht auf eine Weise, die mit dem humanitären Völkerrecht 

gemäß den Genfer Abkommen von 1949 und deren Zusatzprotokollen vereinbar ist, an 

Konflikt- und Hochrisikogebiete angepasst werden. Ferner sollten Unternehmen dem 

Umstand Rechnung tragen, dass diese Situationen besondere geografische und 

kontextbezogene Risikofaktoren darstellen, wenn sie eingehende Bewertungen als Teil 

des Ermittlungs- und Bewertungsverfahrens durchführen, wenn sie geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um ermittelte negative Auswirkungen zu verhindern, zu 

mindern, abzustellen und zu minimieren, und wenn sie Interessenträger einbeziehen. Zu 

diesem Zweck können sich Unternehmen auf die Leitlinien der Kommission zur 

Bewertung von Risikofaktoren im Zusammenhang mit Konflikt- und Hochrisikogebieten 

stützen, in denen die Leitlinien des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen mit 

dem Titel „Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict Affected 

Contexts. A Guide“ (Verstärkte Sorgfaltspflichten im Bereich der Menschenrechte für 

Geschäftstätigkeiten in konfliktbehafteten Kontexten. Ein Leitfaden) berücksichtigt 

werden sollten. 
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(43) Die vorliegende Richtlinie sollte die Vorschriften zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, 

das für Rechtsanwälte oder andere zertifizierte Fachleute, die nach Unionsrecht oder 

nationalem Recht befugt sind, ihre Mandanten in Gerichtsverfahren zu vertreten, 

unberührt lassen. 

(44) Wenn ein Unternehmen nicht das Ausmaß aller ermittelten tatsächlichen und 

potenziellen negativen Auswirkungen gleichzeitig in vollem Umfang verhindern, 

mindern, abstellen oder minimieren kann, sollte es die negativen Auswirkungen auf der 

Grundlage ihrer Schwere und Wahrscheinlichkeit priorisieren. Der Schweregrad einer 

negativen Auswirkung sollte auf der Grundlage des Ausmaßes, der Tragweite oder des 

irreversiblen Charakters der negativen Auswirkung unter Berücksichtigung der Schwere 

der Auswirkung bewertet werden, einschließlich der Anzahl der Personen, die betroffen 

sind oder betroffen sein werden, des Ausmaßes, in dem die Umwelt geschädigt wird oder 

werden kann, der Unumkehrbarkeit der Auswirkung und der Grenzen der 

Möglichkeiten, die betroffenen Personen oder die Umwelt innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums in eine Situation oder einen Zustand zu versetzen, die bzw. der 

der Situation oder dem Zustand vor der Auswirkung entspricht. Sobald die 

schwerwiegendsten und wahrscheinlichsten negativen Auswirkungen innerhalb einer 

angemessenen Frist angegangen wurden, sollte das Unternehmen die weniger 

schwerwiegenden und weniger wahrscheinlichen negativen Auswirkungen angehen. 

Andererseits sollten der tatsächliche oder potenzielle Einfluss des Unternehmens auf 

seine Geschäftspartner, der Grad der Beteiligung des Unternehmens an den negativen 

Auswirkungen, die Nähe zu dem Tochterunternehmen oder dem Geschäftspartner oder 

seine potenzielle Haftung nicht als maßgebliche Faktoren für die Priorisierung 

negativer Auswirkungen betrachtet werden. 
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(45) Gemäß den in dieser Richtlinie festgelegten Sorgfaltspflichten sollte ein Unternehmen, das 

potenzielle negative Auswirkungen auf die Menschenrechte oder die Umwelt feststellt, 

geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese zu verhindern oder angemessen zu mindern. 

Um Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Unternehmen zu schaffen, sollte in dieser 

Richtlinie festgelegt werden, welche Maßnahmen von den Unternehmen gegebenenfalls 

zur Verhinderung und Minderung möglicher negativer Auswirkungen je nach den 

Umständen zu ergreifen sind. Bei der Bewertung der geeigneten Maßnahmen, mit denen 

negative Auswirkungen verhindert oder angemessen gemindert werden sollen, sollten 

der „Grad der Beteiligung des Unternehmens an den negativen Auswirkungen“ im 

Einklang mit den internationalen Rahmenwerken und die Fähigkeit des Unternehmens, 

Einfluss auf den Geschäftspartner zu nehmen, der die tatsächlichen negativen 

Auswirkungen allein oder gemeinsam mit anderen verursacht, gebührend berücksichtigt 

werden. Unternehmen sollten angemessene Maßnahmen ergreifen, um die negativen 

Auswirkungen, die sie selbst verursachen (negative Auswirkungen „verursachen“ im 

Sinne des internationalen Rahmens) oder gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen 

oder Geschäftspartnern verursachen (zu den negativen Auswirkungen „beitragen“ im 

Sinne des internationalen Rahmens), zu verhindern oder zu mindern. Dies gilt 

unabhängig davon, ob auch Dritte außerhalb der Aktivitätskette des Unternehmens die 

negativen Auswirkungen verursachen. 
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Die gemeinsame Verursachung der negativen Auswirkungen beschränkt sich nicht auf 

den Fall, dass das Unternehmen, sein Tochterunternehmen oder sein Geschäftspartner 

in gleichem Maße daran beteiligt sind, sondern sollte sich auf alle Fälle erstrecken, in 

denen die negativen Auswirkungen durch Handlungen oder Unterlassungen des 

Unternehmens in Verbindung mit den Handlungen und Unterlassungen der 

Tochterunternehmen oder Geschäftspartner verursacht werden; dies schließt auch Fälle 

ein, in denen das Unternehmen in erheblichem Maße erleichtert oder fördert, dass ein 

Geschäftspartner negative Auswirkungen verursacht, d. h. geringfügige oder 

unerhebliche Beiträge werden nicht berücksichtigt. Wenn Unternehmen die negativen 

Auswirkungen in ihren Aktivitätsketten nicht selbst oder gemeinsam mit anderen 

juristischen Personen verursachen, sondern die negativen Auswirkungen ausschließlich 

von ihren Geschäftspartnern in den Aktivitätsketten der Unternehmen verursacht 

werden („in direktem Zusammenhang stehen“ mit den negativen Auswirkungen im 

Sinne des internationalen Rahmens), sollten sie dennoch bestrebt sein, ihren Einfluss 

geltend zu machen, um die von ihren Geschäftspartnern verursachten negativen 

Auswirkungen zu verhindern oder zu mindern, oder ihren Einfluss in diesem Sinne zu 

erhöhen. Indem anstelle der oben angeführten in den internationalen Rahmenwerken 

verwendeten Begriffe lediglich der Ausdruck negative Auswirkungen „verursachen“ 

verwendet wird, wird eine Verwechslung mit bestehenden Rechtsbegriffen in den 

nationalen Rechtssystemen vermieden, zugleich aber derselbe kausale Zusammenhang 

erfasst, wie in diesen Rahmenwerken beschrieben. In diesem Zusammenhang sollte 

unter dem Einfluss des Unternehmens auf einen Geschäftspartner im Einklang mit den 

internationalen Rahmenwerken zum einen seine Fähigkeit verstanden werden, den 

Geschäftspartner von der Verhinderung negativer Auswirkungen zu überzeugen (z. B. 

über Marktmacht, Präqualifikationsanforderungen oder die Verknüpfung von 

Geschäftsanreizen mit der Leistung in den Bereichen Menschenrechte und Umwelt), 

und zum anderen der Grad des Einflusses oder Drucks, den das Unternehmen nach 

vernünftigem Ermessen ausüben könnte, etwa durch Zusammenarbeit mit dem 

betreffenden Geschäftspartner oder im Zusammenwirken mit einem anderen 

Unternehmen, das ein direkter Geschäftspartner des mit den negativen Auswirkungen 

verbundenen Geschäftspartners ist.  
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(46) Die Unternehmen sollten verpflichtet werden, gegebenenfalls die folgenden angemessenen 

Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Vermeidungs- und Abschwächungspflichten gemäß 

dieser Richtlinie nachzukommen. Wenn dies aufgrund der Komplexität der 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich ist, sollten die Unternehmen einen 

Präventionsaktionsplan ausarbeiten und umsetzen. Unternehmen sollten anstreben, dass ein 

direkter Geschäftspartner die Einhaltung des Verhaltenskodex und erforderlichenfalls des 

Präventionsaktionsplans vertraglich zusichert und unter anderem von seinen Partnern 

entsprechende vertragliche Zusicherungen verlangt, soweit deren Tätigkeiten Teil der 

Aktivitätsketten der Unternehmen sind. Vertragliche Zusicherungen sollten so gestaltet 

sein, dass eine angemessene Aufteilung der Verantwortung zwischen dem Unternehmen 

und den Geschäftspartnern sichergestellt ist. Die vertraglichen Zusicherungen sollten von 

geeigneten Maßnahmen zur Überprüfung der Einhaltung begleitet werden. Das 

Unternehmen sollte jedoch lediglich verpflichtet sein, die vertraglichen Zusicherungen 

zu verlangen, da der Erhalt solcher Zusicherungen von verschiedenen Faktoren 

abhängen kann. Um eine umfassende Vermeidung ▌potenzieller negativer Auswirkungen 

zu gewährleisten, sollten Unternehmen auch finanzielle oder nichtfinanzielle 

Investitionen, Anpassungen oder Verbesserungen tätigen, die darauf abzielen, negative 

Auswirkungen zu verhindern, und dabei im Einklang mit dem Unionsrecht mit anderen 

Unternehmen zusammenarbeiten. 
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Unternehmen sollten gegebenenfalls die Geschäftspläne, die Gesamtstrategien und die 

Geschäftstätigkeit, einschließlich Beschaffungsverfahren, anpassen und eine 

Beschaffungspolitik entwickeln und verfolgen, mit der zu existenzsichernden Löhnen 

und Einkommen für ihre Lieferanten beigetragen wird und mögliche negative 

Auswirkungen auf Menschenrechte oder die Umwelt nicht gefördert werden. Um ihren 

Sorgfaltspflichten wirksam und effizient nachzukommen, sollten Unternehmen ferner 

notwendige Änderungen oder Verbesserungen an ihren Entwurfs- und 

Vertriebsverfahren vornehmen, um negative Auswirkungen, die sich sowohl im 

vorgelagerten als auch im nachgelagerten Teil ihrer Aktivitätsketten ergeben, vor und 

nach der Herstellung des Produkts anzugehen. Die Einführung und die Anpassung, 

falls erforderlich, dieser Verfahren könnte für das Unternehmen von besonderer 

Bedeutung sein, um negative Auswirkungen von Beginn an zu vermeiden. Diese 

Maßnahmen könnten auch für die Beseitigung negativer Auswirkungen relevant sein, 

die von dem Unternehmen und seinen Geschäftspartnern gemeinsam verursacht 

werden, etwa aufgrund von Fristen oder Spezifikationen, die letzteren vom 

Unternehmen auferlegt werden. Darüber hinaus tragen verantwortungsvolle 

Beschaffungs- oder Vertriebsverfahren durch eine bessere Verteilung der 

Wertschöpfung entlang der Aktivitätskette zur Bekämpfung der Kinderarbeit bei, die 

häufig in Ländern oder Gebieten mit hohem Armutsniveau auftritt. Darüber hinaus 

sollten Unternehmen gezielte und angemessene Unterstützung für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) leisten, die Geschäftspartner des Unternehmens sind, indem unter 

anderem der Zugang zu Kapazitätsaufbau, Schulungen oder die Modernisierung von 

Managementsystemen bereitgestellt bzw. ermöglicht werden, sofern dies angesichts der 

Ressourcen, des Wissens und der Beschränkungen des KMU erforderlich ist, und indem 

gezielte und angemessene finanzielle Unterstützung geleistet wird, beispielsweise durch 

direkte Finanzierung, zinsgünstige Darlehen, Garantien für die fortgesetzte 

Beschaffung und Mitwirkung bei der Sicherstellung von Finanzierung, sofern die 

Einhaltung des Verhaltenskodexes oder des Präventionsaktionsplans die Tragfähigkeit 

des KMU gefährden würde. Der Begriff der „Gefährdung der Tragfähigkeit eines 

KMU“ sollte so verstanden werden, dass möglicherweise eine Insolvenz des KMU 

verursacht wird oder das KMU in eine Lage gebracht wird, in der unmittelbar eine 

Insolvenz droht.  
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(47)  Die Bekämpfung schädlicher Beschaffungsmethoden und des Preisdrucks auf die 

Erzeuger, insbesondere auf kleinere Wirtschaftsteilnehmer, ist im Zusammenhang mit 

dem Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Nahrungs- und Futtermitteln 

besonders wichtig. Um die Machtungleichgewichte im Agrarsektor zu beheben, faire 

Preise für alle Glieder der Lebensmittelkette sicherzustellen und die Position der 

Landwirte zu stärken, sollten große Lebensmittelverarbeiter und Einzelhändler ihre 

Beschaffungsmethoden anpassen und eine Beschaffungspolitik entwickeln und 

verfolgen, mit der zu existenzsichernden Löhnen und Einkommen für ihre Lieferanten 

beigetragen wird. Die vorliegende Richtlinie findet nur auf das Geschäftsgebaren der 

größten Wirtschaftsteilnehmer, d. h. derjenigen mit einem weltweiten Nettoumsatz von 

mehr als 450 Mio. EUR, Anwendung und sollte somit landwirtschaftlichen Erzeugern 

mit einer geringeren Verhandlungsmacht zugutekommen. Da Unternehmen, die nach 

dem Recht eines Drittlandes gegründet wurden, gleichermaßen unter diese Richtlinie 

fallen, würde dies darüber hinaus die landwirtschaftlichen Erzeuger in der Union vor 

unlauterem Wettbewerb und vor schädlichen Methoden von Wirtschaftsteilnehmern, die 

nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Union niedergelassen sind, schützen.  
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(48) In dieser Richtlinie sollte des Weiteren auf die Möglichkeit verwiesen werden, dass das 

Unternehmen vertragliche Zusicherungen von dem indirekten Geschäftspartner einholen 

kann, um die Einhaltung des Verhaltenskodexes des Unternehmens oder eines 

Präventionsaktionsplans zu erreichen, und auch geeignete Maßnahmen ergreifen kann, um 

zu überprüfen, ob der indirekte Geschäftspartner den vertraglichen Zusicherungen 

nachkommt, damit das gesamte Spektrum an Optionen für das Unternehmen in Fällen 

erfasst wird, in denen potenzielle negative Auswirkungen durch die beschriebenen 

Präventions- oder Minderungsmaßnahmen nicht bewältigt werden könnten. 
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(49) Es ist möglich, dass zur Verhinderung potenzieller negativer Auswirkungen eine 

Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen erforderlich wäre, z. B. auf der 

Ebene indirekter Geschäftspartner eines Unternehmens, das eine direkte vertragliche 

Beziehung zu dem betreffenden indirekten Geschäftspartner unterhält. In einigen 

Fällen könnte eine Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen die einzige realistische 

Möglichkeit sein, um potenzielle negative Auswirkungen zu verhindern, sogar wenn 

diese durch direkte Geschäftspartner verursacht werden, wenn der Einfluss des 

Unternehmens nicht ausreicht. Das Unternehmen sollte mit derjenigen Einrichtung 

zusammenarbeiten, die potenzielle negative Auswirkungen allein oder gemeinsam mit 

dem Unternehmen oder anderen juristischen Personen am wirksamsten verhindern oder 

mindern kann, wobei das geltende Recht, insbesondere das Wettbewerbsrecht, 

einzuhalten ist. 
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(50) Um sicherzustellen, dass die geeigneten Maßnahmen zur Verhinderung und Minderung 

potenzieller negativer Auswirkungen wirksam sind, sollten die Unternehmen vorrangig 

aktiv mit den Geschäftspartnern in ihren Aktivitätsketten zusammenarbeiten, anstatt die 

Geschäftsbeziehungen zu beenden, was ein letztes Mittel bleiben sollte, nachdem der 

Versuch, negative Auswirkungen zu verhindern und zu mindern, erfolglos geblieben ist. In 

der vorliegenden Richtlinie sollte jedoch auch für die Fälle, in denen mit solchen 

geeigneten Maßnahmen potenzielle negative Auswirkungen nicht angegangen werden 

konnten, auf die Verpflichtung der Unternehmen verwiesen werden, als letztes Mittel keine 

neuen Beziehungen mit dem betreffenden Geschäftspartner einzugehen und bestehende 

Beziehungen zu diesem Partner nicht zu verlängern, und, wenn es keine realistische 

Aussicht auf eine Veränderung – etwa durch Nutzung oder Erhöhung des Drucks 

seitens des Unternehmens, indem die Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die 

betreffenden Tätigkeiten vorübergehend ausgesetzt werden – gibt, unverzüglich einen 

verstärkten Präventionsaktionsplan für die spezifischen negativen Auswirkungen 

anzunehmen und umzusetzen, einschließlich eines spezifischen und angemessenen 

Zeitplans für die Annahme und Umsetzung aller darin vorgesehenen Maßnahmen, 

innerhalb dessen das Unternehmen auch alternative Geschäftspartner suchen kann. Zu 

den Faktoren, anhand derer die Angemessenheit des Zeitplans für die Annahme und 

Umsetzung solcher Maßnahmen festgestellt werden kann, könnten die Schwere der 

negativen Auswirkungen, das Erfordernis, zur Verhinderung oder Minderung etwaiger 

zusätzlicher negativer Auswirkungen – einschließlich der Auswirkungen auf KMU oder 

Kleinlandwirte – Maßnahmen zu ermitteln und zu ergreifen, zählen. 
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Die Unternehmen sollten ihre Geschäftsbeziehungen zu dem Geschäftspartner 

aussetzen, wodurch der Druck seitens des Unternehmens und die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Auswirkungen angegangen werden, erhöht werden. Wenn berechtigterweise 

nicht davon auszugehen ist, dass solche Bemühungen erfolgreich sein werden, etwa in 

Situationen mit vom Staat auferlegter Zwangsarbeit, oder wenn die negativen 

Auswirkungen durch die Umsetzung des verstärkten Präventionsaktionsplans nicht 

verhindern oder gemindert wurden, sollte das Unternehmen verpflichtet werden, die 

Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die betreffenden Tätigkeiten zu beenden, wenn die 

potenziellen negativen Auswirkungen schwerwiegend sind. Damit Unternehmen dieser 

Verpflichtung nachkommen können, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorsehen, 

dass die Geschäftsbeziehungen in Verträgen, die ihrem Recht unterliegen, beendet werden 

können. Bei der Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung zu beenden oder auszusetzen, 

sollte das Unternehmen bewerten, ob davon auszugehen ist, dass die dadurch 

verursachten negativen Auswirkungen offensichtlich schwerwiegender ausfallen werden 

als die negativen Auswirkungen, die nicht verhindert oder angemessen gemindert 

werden konnten. Entscheiden Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen vorübergehend 

auszusetzen oder zu beenden, so sollten sie Maßnahmen ergreifen, um die 

Auswirkungen der Aussetzung oder Beendigung zu verhindern, zu mindern oder 

abzustellen, den Geschäftspartner in angemessener Weise informieren und diese 

Entscheidung fortlaufend überprüfen. Möglicherweise erfordert die Verhinderung 

negativer Auswirkungen auf der Ebene indirekter Geschäftsbeziehungen eine 

Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen. In einigen Fällen könnte die 

Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen die einzige realistische Möglichkeit 

sein, negative Auswirkungen auf der Ebene indirekter Geschäftsbeziehungen zu 

verhindern, insbesondere wenn der indirekte Geschäftspartner nicht bereit ist, einen 

Vertrag mit dem Unternehmen zu schließen. 
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(51) Obwohl beaufsichtigte Finanzunternehmen nur Sorgfaltspflichten in Bezug auf den 

vorgelagerten Teil ihrer Aktivitätsketten unterliegen, werden mit den Besonderheiten 

von Finanzdienstleistungen und den MNE-Leitsätzen Anhaltspunkte für Arten von 

angemessenen und wirksamen Maßnahmen gegeben, die Finanzunternehmen im 

Rahmen ihrer Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht ergreifen können. Wie in 

den MNE-Leitsätzen herausgestellt, müssen die Besonderheiten von 

Finanzdienstleistungen anerkannt werden. Von beaufsichtigten Finanzunternehmen 

wird erwartet, dass sie negativen Auswirkungen Rechnung tragen und ihren 

sogenannten „Druck“ nutzen, um Unternehmen zu beeinflussen. Eine Möglichkeit, 

diesen Druck auszunutzen, ist die Ausübung von Aktionärsrechten. 

(52) Was direkte und indirekte Geschäftspartner betrifft, so kann mit Industrie- und Multi-

Stakeholder-Initiativen zur Erzeugung von zusätzlichem Druck beigetragen werden, um 

negative Auswirkungen zu ermitteln, zu mindern und zu verhindern. Unternehmen sollten 

sich daher an solchen Initiativen beteiligen können, um die Erfüllung der 

▌Verpflichtungen gemäß den Artikeln 7 bis 16 der vorliegenden Richtlinie zu 

unterstützen, insoweit solche Initiativen geeignet sind, die Erfüllung dieser 

Verpflichtungen zu unterstützen. 
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Der Begriff „Initiativen“ ist weit gefasst und umfasst eine Kombination von freiwilligen 

Verfahren, Instrumenten und Mechanismen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, die 

von Regierungen, Industrieverbänden, interessierten Organisationen, einschließlich 

Organisationen der Zivilgesellschaft, oder Gruppierungen bzw. Kombinationen davon, 

an denen sich Unternehmen beteiligen könnten, um die Erfüllung der Sorgfaltspflichten 

zu unterstützen, entwickelt und überwacht werden. Unternehmen könnten nach 

Bewertung ihrer Angemessenheit einschlägige Risikoanalysen, die im Rahmen von 

Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen oder von Mitgliedern dieser 

Initiativen durchgeführt wurden, nutzen oder sich daran beteiligen und über diese 

Initiativen wirksame geeignete Maßnahmen ergreifen oder sich daran beteiligen. Dabei 

sollten die Unternehmen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen überwachen und 

gegebenenfalls weiterhin geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen sicherzustellen. In dieser Richtlinie sollte auch darauf hingewiesen 

werden, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Verbreitung von Informationen 

über solche Initiativen und ihre Ergebnisse erleichtern können, um so vollständige 

Informationen über solche Initiativen sicherzustellen. Die Kommission sollte in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Leitlinien zur Festlegung von Eignungskriterien 

und einer Methode, mit der Unternehmen die Eignung von Industrie- und Multi-

Stakeholder-Initiativen bewerten sollen, herausgeben. 

www.parlament.gv.at



 

 499 

Unternehmen könnten auch Überprüfungen durch unabhängige Dritte von 

Unternehmen in ihren Aktivitätsketten, die von diesen Unternehmen vorgelegt werden, 

verwenden, um die Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu unterstützen, soweit diese 

Überprüfung geeignet ist, um die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen zu 

unterstützen. Die Überprüfung durch unabhängige Dritte könnte auch von anderen 

Unternehmen oder einer Industrieinitiative bzw. Multi-Stakeholder-Initiative 

durchgeführt werden. Mit der unabhängigen Überprüfung betraute Dritte sollten 

objektiv und völlig unabhängig vom Unternehmen handeln, frei von jeglichen 

Interessenkonflikten sein, frei von jedweder direkten oder indirekten äußeren 

Einflussnahme sein und jede Handlung unterlassen, die mit ihrer Unabhängigkeit 

unvereinbar ist. Je nach Art der negativen Auswirkungen sollten sie über Erfahrung 

und Kompetenz in Umwelt- oder Menschenrechtsfragen verfügen, und sie sollten für die 

Qualität und Zuverlässigkeit der Überprüfung verantwortlich sein. Die Kommission 

sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Leitlinien zur Festlegung von 

Eignungskriterien und einer Methode, mit der Unternehmen die Eignung von mit der 

unabhängigen Überprüfung betrauten Dritten bewerten sollen, und Leitlinien für die 

Überwachung der Richtigkeit, der Wirksamkeit und der Integrität der von Dritten 

durchgeführten Überprüfung herausgeben. Diese Leitlinien sind von wesentlicher 

Bedeutung, um Mängel von unwirksamen Prüfungen zu beheben. Unternehmen, die an 

Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen teilnehmen oder die Überprüfung 

durch Dritte oder Vertragsklauseln in Anspruch nehmen, um die Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten zu unterstützen, sollten dennoch bestraft oder für Verstöße gegen die 

vorliegende Richtlinie sowie für Schäden, die Betroffene aufgrund des Verstoßes erlitten 

haben, haftbar gemacht werden können. 
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(53) Gemäß den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sorgfaltspflichten sollte ein Unternehmen, 

das tatsächliche negative Auswirkungen auf die Menschenrechte oder die Umwelt 

ermittelt, geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese abzustellen. Es ist davon auszugehen, 

dass ein Unternehmen in der Lage ist, tatsächliche negative Auswirkungen in seiner 

eigenen Geschäftstätigkeit und in der seiner Tochterunternehmen abzustellen. Allerdings 

sollte klargestellt werden, dass die Unternehmen ▌, bei denen negative Auswirkungen 

nicht abgestellt werden können, das Ausmaß dieser Auswirkungen minimieren sollten. Bei 

einer Minimierung des Ausmaßes negativer Auswirkungen sollte ein Ergebnis verlangt 

werden, das dem Abstellen der negativen Auswirkungen möglichst nahe kommt. Daher 

sollte das Unternehmen regelmäßig die Umstände, aufgrund deren es die negativen 

Auswirkungen nicht abstellen konnte, und die Frage, ob die Abstellung der negativen 

Auswirkungen möglich ist, neu bewerten. Um Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für 

Unternehmen zu schaffen, sollte in dieser Richtlinie festgelegt werden, welche 

Maßnahmen die Unternehmen ergreifen müssen, um die tatsächlichen negativen 

Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt abzustellen oder je nach den 

Umständen deren Ausmaß gegebenenfalls zu minimieren. Bei der Bewertung der 

geeigneten Maßnahmen, um negative Auswirkungen abzustellen oder ihr Ausmaß zu 

minimieren, sollte der „Grad der Beteiligung des Unternehmens an den negativen 

Auswirkungen“ im Einklang mit den internationalen Rahmenwerken und die Fähigkeit 

des Unternehmens, Einfluss auf den Geschäftspartner zu nehmen, der die tatsächlichen 

negativen Auswirkungen allein oder gemeinsam mit anderen verursacht, gebührend 

berücksichtigt werden. 
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Unternehmen sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um negative Auswirkungen, die 

sie selbst verursachen (negative Auswirkungen „verursachen“ im Sinne des 

internationalen Rahmens) oder gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen oder 

Geschäftspartnern verursachen (zu den negativen Auswirkungen „beitragen“ im Sinne 

des internationalen Rahmens), abzustellen oder ihr Ausmaß zu minimieren. Dies gilt 

unabhängig davon, ob auch Dritte außerhalb der Aktivitätskette des Unternehmens die 

negativen Auswirkungen verursachen. Die gemeinsame Verursachung der negativen 

Auswirkungen beschränkt sich nicht auf den Fall, dass das Unternehmen, sein 

Tochterunternehmen oder sein Geschäftspartner in gleichem Maße daran beteiligt sind, 

sondern sollte sich auf alle Fälle erstrecken, in denen die negativen Auswirkungen 

durch Handlungen oder Unterlassungen des Unternehmens in Verbindung mit den 

Handlungen und Unterlassungen der Tochterunternehmen oder Geschäftspartner 

verursacht werden; dies schließt auch Fälle ein, in denen das Unternehmen in 

erheblichem Maße erleichtert oder fördert, dass ein Geschäftspartner negative 

Auswirkungen verursacht, d. h. geringfügige oder unerhebliche Beiträge werden nicht 

berücksichtigt. Wenn Unternehmen die negativen Auswirkungen in ihren 

Aktivitätsketten nicht selbst oder gemeinsam mit anderen juristischen Personen 

verursachen, sondern die negativen Auswirkungen ausschließlich von ihrem 

Geschäftspartner in den Aktivitätsketten der Unternehmen verursacht werden („in 

direktem Zusammenhang stehen“ mit den negativen Auswirkungen im Sinne des 

internationalen Rahmens), sollten sie dennoch bestrebt sein, ihren Einfluss geltend zu 

machen, um die von ihren Geschäftspartnern verursachten negativen Auswirkungen 

abzustellen oder zu minimieren, oder ihren Einfluss in diesem Sinne zu erhöhen. 
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Indem anstelle der oben angeführten in den internationalen Rahmenwerken 

verwendeten Begriffe lediglich der Ausdruck negative Auswirkungen „verursachen“ 

verwendet wird, wird eine Verwechslung mit bestehenden Rechtsbegriffen in den 

nationalen Rechtssystemen vermieden, zugleich aber derselbe kausale Zusammenhang 

erfasst, wie in diesen Rahmenwerken beschrieben. In diesem Zusammenhang sollte 

unter dem Einfluss des Unternehmens auf einen Geschäftspartner im Einklang mit den 

internationalen Rahmenwerken zum einen seine Fähigkeit verstanden werden, den 

Geschäftspartner von der Abstellung negativer Auswirkungen oder der Minimierung 

ihres Ausmaßes zu überzeugen (z. B. über Marktmacht, 

Präqualifikationsanforderungen, die Verknüpfung von Geschäftsanreizen mit der 

Leistung in den Bereichen Menschenrechte und Umwelt), und zum anderen der Grad 

des Einflusses oder Drucks, den das Unternehmen nach vernünftigem Ermessen 

ausüben könnte, etwa durch Zusammenarbeit mit dem betreffenden Geschäftspartner 

oder im Zusammenwirken mit einem anderen Unternehmen, das ein direkter 

Geschäftspartner des mit den negativen Auswirkungen verbundenen Geschäftspartners 

ist. 
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(54) Um den in dieser Richtlinie vorgesehenen Pflichten, die tatsächlichen negativen 

Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt abzustellen oder je nach den 

Umständen deren Ausmaß gegebenenfalls zu minimieren, sollten die Unternehmen 

verpflichtet werden, die folgenden geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Falls dies 

aufgrund der Tatsache, dass die negativen Auswirkungen nicht unmittelbar abgestellt 

werden können, notwendig ist, sollten die Unternehmen einen 

Korrekturmaßnahmenplan entwickeln und umsetzen. Unternehmen sollten anstreben, 

dass ein direkter Geschäftspartner die Einhaltung des Verhaltenskodexes und 

erforderlichenfalls des Korrekturmaßnahmenplans vertraglich zusichert und unter 

anderem von seinen Partnern entsprechende vertragliche Zusicherungen verlangt, 

soweit deren Tätigkeiten Teil der Aktivitätskette des Unternehmens sind. Vertragliche 

Zusicherungen sollten so gestaltet sein, dass eine angemessene Aufteilung der 

Verantwortung zwischen dem Unternehmen und den Geschäftspartnern sichergestellt 

ist. Die vertraglichen Zusicherungen sollten von geeigneten Maßnahmen zur 

Überprüfung der Einhaltung begleitet werden. Das Unternehmen sollte jedoch lediglich 

verpflichtet sein, die vertraglichen Zusicherungen zu verlangen, da der Erhalt solcher 

Zusicherungen von verschiedenen Faktoren abhängen kann. Ferner sollten die 

Unternehmen finanzielle oder nichtfinanzielle Investitionen, Anpassungen oder 

Verbesserungen tätigen, die darauf abzielen, negative Auswirkungen abzustellen oder 

ihr Ausmaß zu minimieren, und dabei im Einklang mit dem Unionsrecht mit anderen 

Unternehmen zusammenarbeiten. 
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Unternehmen sollten gegebenenfalls die Geschäftspläne, die Gesamtstrategien und die 

Geschäftstätigkeit, einschließlich Beschaffungsverfahren, anpassen und eine 

Beschaffungspolitik entwickeln und verfolgen, mit der zu existenzsichernden Löhnen 

und Einkommen für ihre Lieferanten beigetragen wird und tatsächliche negative 

Auswirkungen auf Menschenrechte oder die Umwelt nicht gefördert werden. Um ihren 

Sorgfaltspflichten wirksam und effizient nachzukommen, sollten Unternehmen ferner 

notwendige Änderungen oder Verbesserungen an ihren Entwurfs- und 

Vertriebsverfahren vornehmen, um negative Auswirkungen, die sich sowohl im 

vorgelagerten als auch im nachgelagerten Teil ihrer Aktivitätsketten ergeben, vor und 

nach der Herstellung des Produkts anzugehen. Die Einführung und die Anpassung, 

falls erforderlich, dieser Verfahren könnte für das Unternehmen von besonderer 

Bedeutung sein, um negative Auswirkungen zu Beginn zu vermeiden. Diese 

Maßnahmen könnten auch für die Beseitigung negativer Auswirkungen relevant sein, 

die von dem Unternehmen und seinen Geschäftspartnern gemeinsam verursacht 

werden, etwa aufgrund der letzteren vom Unternehmen auferlegten Fristen oder 

Spezifikationen. Darüber hinaus tragen verantwortungsvolle Beschaffungs- oder 

Vertriebsverfahren durch eine bessere Verteilung der Wertschöpfung entlang der 

Aktivitätskette zur Bekämpfung der Kinderarbeit bei, die häufig in Ländern oder 

Gebieten mit hohem Armutsniveau auftritt. 
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Darüber hinaus sollten Unternehmen gezielte und angemessene Unterstützung für ein 

KMU leisten, das ein Geschäftspartner des Unternehmens ist, indem unter anderem der 

Zugang zu Kapazitätsaufbau, Schulungen oder die Modernisierung von 

Managementsystemen bereitgestellt bzw. ermöglicht werden, sofern dies angesichts der 

Ressourcen, des Wissens und der Beschränkungen des KMU erforderlich ist, und indem 

gezielte und angemessene finanzielle Unterstützung geleistet wird, beispielsweise durch 

direkte Finanzierung, zinsgünstige Darlehen, Garantien für die fortgesetzte 

Beschaffung und Mitwirkung bei der Sicherstellung von Finanzierung, sofern die 

Einhaltung des Verhaltenskodexes oder des Präventionsaktionsplans die Tragfähigkeit 

des KMU gefährden würde. Der Begriff der „Gefährdung der Tragfähigkeit eines 

KMU“ sollte verstanden werden, dass möglicherweise eine Insolvenz des KMU 

verursacht wird oder das KMU in eine Lage gebracht wird, in der unmittelbar eine 

Insolvenz droht. 

(55) In dieser Richtlinie sollte des Weiteren auf die Möglichkeit verwiesen werden, dass das 

Unternehmen vertragliche Zusicherungen von dem indirekten Geschäftspartner einholen 

kann, um die Einhaltung des Verhaltenskodexes des Unternehmens oder eines 

Korrekturmaßnahmenplans zu erreichen, und auch geeignete Maßnahmen ergreifen kann, 

um zu überprüfen, ob der indirekte Geschäftspartner den vertraglichen Zusicherungen 

nachkommt, damit das gesamte Spektrum an Optionen für das Unternehmen in Fällen 

erfasst wird, in denen tatsächliche negative Auswirkungen durch die beschriebenen 

Maßnahmen nicht bewältigt werden könnten. 
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(56) Werden vertragliche Zusicherungen von einem KMU eingeholt, das ein indirekter 

Geschäftspartner ist, so sollten die Unternehmen bewerten, ob die vertraglichen 

Zusicherungen mit geeigneten Maßnahmen für KMU einhergehen sollten. Wenn das 

KMU um Übernahme eines Teils der Kosten ersucht oder wenn das Unternehmen dem 

zustimmt, sollte das KMU die Ergebnisse der Überprüfung mit anderen Unternehmen 

teilen können. 

(57) Um sicherzustellen, dass die geeigneten Maßnahmen zur Abstellung oder Minimierung 

tatsächlicher negativer Auswirkungen wirksam sind, sollten die Unternehmen vorrangig 

aktiv mit den Geschäftspartnern in ihren Aktivitätsketten zusammenarbeiten, anstatt die 

Geschäftsbeziehungen zu beenden, was ein letztes Mittel bleiben sollte, nachdem der 

Versuch, tatsächliche negative Auswirkungen abzustellen oder ihr Ausmaß zu 

minimieren, erfolglos geblieben ist. In dieser Richtlinie sollte jedoch auch für die Fälle, in 

denen mit solchen geeigneten Maßnahmen tatsächliche negative Auswirkungen nicht 

abgestellt konnten oder ihr Ausmaß nicht angemessen minimiert werden konnte, auf die 

Verpflichtung der Unternehmen verwiesen werden, als letztes Mittel keine neuen 

Beziehungen mit dem betreffenden Geschäftspartner einzugehen und bestehende 

Beziehungen zu diesem Partner nicht zu verlängern, und, wenn es eine realistische 

Aussicht auf eine Veränderung – etwa durch Nutzung oder Erhöhung des Drucks 

seitens des Unternehmens, indem die Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die 

betreffenden Tätigkeiten vorübergehend ausgesetzt werden – gibt, unverzüglich einen 

verstärkten Korrekturmaßnahmenplan für die spezifischen negativen Auswirkungen 

anzunehmen und umzusetzen, einschließlich eines spezifischen und angemessenen 

Zeitplans für die Annahme und Umsetzung aller darin vorgesehenen Maßnahmen, 

innerhalb dessen das Unternehmen auch alternative Geschäftspartner suchen kann. 
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Zu den Faktoren, anhand derer die Angemessenheit des Zeitplans für die Annahme und 

Umsetzung dieser Maßnahmen festgestellt werden kann, könnten die Schwere der 

negativen Auswirkungen, das Erfordernis, zur Abstellung zusätzlicher negativer 

Auswirkungen oder zur Minimierung ihres Ausmaßes Maßnahmen zu ermitteln und zu 

ergreifen, und die Auswirkungen auf KMU oder Kleinlandwirte zählen. Die 

Unternehmen sollten ihre Geschäftsbeziehungen zu dem Geschäftspartner aussetzen, 

wodurch der Druck seitens des Unternehmens und die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Auswirkungen angegangen werden, erhöht werden. Wenn berechtigterweise nicht davon 

auszugehen ist, dass solche Bemühungen erfolgreich sein werden, etwa in Situationen mit 

vom Staat auferlegter Zwangsarbeit, oder wenn die negativen Auswirkungen durch die 

Umsetzung des verstärkten Korrekturmaßnahmenplans nicht abgestellt wurden oder ihr 

Ausmaß nicht minimiert wurde, sollte das Unternehmen verpflichtet werden, die 

Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die betreffenden Tätigkeiten zu beenden, wenn die 

tatsächlichen negativen Auswirkungen schwerwiegend sind. Damit Unternehmen dieser 

Verpflichtung nachkommen können, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorsehen, 

dass die Geschäftsbeziehungen in Verträgen, die ihrem Recht unterliegen, beendet werden 

können. 
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Bei der Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung zu beenden oder auszusetzen, sollte das 

Unternehmen bewerten, ob davon auszugehen ist, dass die dadurch verursachten 

negativen Auswirkungen offensichtlich schwerwiegender ausfallen werden als die 

negativen Auswirkungen, die nicht abgestellt werden konnten oder deren Ausmaß nicht 

angemessen minimiert werden konnte. Entscheiden Unternehmen, die 

Geschäftsbeziehungen vorübergehend auszusetzen oder zu beenden, so sollten sie 

Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Aussetzung oder Beendigung zu 

verhindern, zu mindern oder abzustellen, den Geschäftspartner in angemessener Weise 

informieren und diese Entscheidung fortlaufend überprüfen. Möglicherweise erfordert 

die Abstellung negativer Auswirkungen auf der Ebene indirekter Geschäftsbeziehungen 

eine Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen. In einigen Fällen könnte die 

Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen die einzige realistische Möglichkeit 

sein, tatsächliche negative Auswirkungen auf der Ebene indirekter 

Geschäftsbeziehungen abzustellen, insbesondere wenn der indirekte Geschäftspartner 

nicht bereit ist, einen Vertrag mit dem Unternehmen zu schließen. 
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(58) Wurde eine tatsächliche negative Auswirkung von einem Unternehmen allein oder 

gemeinsam mit anderen verursacht, so sollte das Unternehmen Abhilfe leisten. Der 

Begriff „Abhilfe“ bezeichnet die Wiederherstellung der Situation oder des Zustands, in 

der/dem sich die betroffene Person/die betroffenen Personen, die Gemeinschaften oder 

die Umwelt ohne die eingetretenen tatsächlichen negativen Auswirkungen befinden 

würden, und die in einem angemessenen Verhältnis zur Beteiligung des Unternehmens 

an den negativen Auswirkungen stehen muss, unter anderem durch eine finanzielle oder 

nichtfinanzielle Entschädigung, die das Unternehmen einer oder mehreren von den 

tatsächlichen negativen Auswirkungen betroffenen Personen bereitstellt, und soweit 

zutreffend die Erstattung jeglicher den Behörden durch die Abhilfemaßnahmen 

entstandenen Kosten. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die von negativen 

Auswirkungen betroffenen Interessenträger nicht verpflichtet sind, sich um Abhilfe zu 

bemühen, bevor sie ihre Ansprüche vor Gericht geltend machen. Für den Fall, dass es 

das Unternehmen versäumt, bei einer von ihm allein oder gemeinsam verursachten 

tatsächlichen negativen Auswirkung Abhilfe zu leisten, sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass die zuständige Aufsichtsbehörde von Amts wegen oder infolge 

begründeter Bedenken, die ihr gemäß dieser Richtlinie mitgeteilt wurden, befugt ist, das 

Unternehmen anzuweisen, angemessene Abhilfe zu leisten. In einem solchen Fall gilt 

dies unbeschadet der Verhängung von Sanktionen für Verstöße gegen einzelstaatliche 

Vorschriften, die gemäß dieser Richtlinie erlassen wurden, und der zivilrechtlichen 

Haftung, die vor einem nationalen Gericht geltend gemacht wird. Werden die 

tatsächlichen negativen Auswirkungen lediglich vom Geschäftspartner des 

Unternehmens verursacht, so kann das Unternehmen freiwillig Abhilfe leisten. Das 

Unternehmen kann auch seine Fähigkeit nutzen, Einfluss auf den Geschäftspartner zu 

nehmen, der die negativen Auswirkungen allein oder gemeinsam verursacht, um so 

Abhilfe zu ermöglichen. 
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(59) Unternehmen sollten Personen und Organisationen die Möglichkeit einräumen, 

Beschwerden direkt an sie richten zu können, wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich 

tatsächlicher oder potenzieller negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte und die 

Umwelt bestehen. Zu den Personen und Organisationen, die solche Beschwerden 

vorbringen könnten, sollten Personen gehören, die betroffen sind oder hinreichend 

Grund zu der Annahme haben, dass sie betroffen sein könnten, sowie die rechtmäßigen 

Vertreter dieser Personen, die in ihrem Namen handeln, wie etwa Organisationen der 

Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidiger, Gewerkschaften und andere 

Arbeitnehmervertreter, die in der betreffenden Aktivitätskette tätige Personen vertreten, 

und Organisationen der Zivilgesellschaft, die in den Bereichen tätig sind, die mit den 

negativen Auswirkungen auf die Umwelt, die Gegenstand der Beschwerde sind, 

verbunden sind, und über Erfahrung in diesen Bereichen verfügen. Die Unternehmen 

sollten ein gerechtes, öffentlich verfügbares, zugängliches, berechenbares und 

transparentes Verfahren für die Bearbeitung dieser Beschwerden einrichten und die 

einschlägigen Arbeitnehmer, Gewerkschaften und andere Arbeitnehmervertreter über 

solche Verfahren informieren. Die Unternehmen sollten auch einen zugänglichen 

Mechanismus für die Übermittlung von Meldungen durch Personen und 

Organisationen einrichten, wenn letztere Informationen oder Bedenken hinsichtlich 

tatsächlicher oder potenzieller negativer Auswirkungen haben. Um den Aufwand für die 

Unternehmen zu verringern, sollten sie sich an gemeinsamen Beschwerdeverfahren und 

Meldemechanismen beteiligen können, etwa an Verfahren, die von Unternehmen (z. B. 

von einer Unternehmensgruppe) über Industrieverbände, Multi-Stakeholder-Initiativen 

oder globale Rahmenvereinbarungen gemeinsam eingerichtet werden. 
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Die Geltendmachung einer Meldung oder Beschwerde sollte weder eine Voraussetzung 

sein, noch ausschließen, dass die sie geltend machende Person Zugang zu dem 

Verfahren bei begründeten Bedenken oder zu gerichtlichen oder anderen 

außergerichtlichen Verfahren hat, etwa zu nationalen Kontaktstellen der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sofern solche bestehen. 

Mit den Bestimmungen über das Beschwerdeverfahren und dem Meldemechanismus im 

Rahmen dieser Richtlinie sollte verhindert werden, dass der Zugang zu Vertretern eines 

Unternehmens zu einer unangemessenen Kontaktaufnahme führt. Im Einklang mit 

internationalen Standards sollten Personen, die Beschwerden einreichen – sofern sie 

diese nicht anonym einreichen – berechtigt sein, von dem Unternehmen eine zügige und 

angemessene Nachverfolgung der Beschwerde zu verlangen und auf geeigneter Ebene 

mit Vertretern des Unternehmens zusammenzutreffen, um tatsächliche oder potenzielle 

schwerwiegende negative Auswirkungen, die Gegenstand der Beschwerde sind, zu erörtern 

ebenso wie potenzielle Abhilfemaßnahmen, die zusammen mit der Begründung, warum 

eine Beschwerde als begründet oder unbegründet erachtet wurde und – sofern sie als 

begründet erachtet wurde – mit Informationen über die Schritte und Maßnahmen, die 

von dem Unternehmen unternommen wurden oder werden sollen, vorzulegen sind. 
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Unternehmen sollten auch die nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung stehenden 

Maßnahmen ergreifen, um jegliche Form von Vergeltung zu verhindern, indem sie im 

Einklang mit dem nationalen Recht gewährleisten, dass die Identität der Person oder 

Organisation, die die Beschwerde oder Meldung einreicht, vertraulich behandelt wird. 

Die Formulierung „gerecht, öffentlich verfügbar, zugänglich, berechenbar und 

transparent“ sollte im Sinne des Grundsatzes 31 der Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen verstanden werden, wonach die Verfahren rechtmäßig, zugänglich, 

berechenbar, gerecht, transparent, mit den Menschenrechten vereinbar und eine Quelle 

für kontinuierliches Lernen sein müssen, wie dies auch in der Allgemeinen Bemerkung 

Nr. 16 des Ausschusses der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes niedergelegt 

ist. Arbeitnehmer sowie ihre Vertreter sollten außerdem ausreichend geschützt werden, 

und alle außergerichtlichen Abhilfemaßnahmen sollten unbeschadet der Förderung von 

Tarifverhandlungen und der Anerkennung von Gewerkschaften erfolgen und durch sie 

sollte keinesfalls die Rolle legitimer Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertreter bei der 

Beilegung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten untergraben werden. Die Unternehmen 

sollten sicherstellen, dass die Interessenträger Zugang zu den Meldemechanismen und 

Beschwerdeverfahren haben, wobei die einschlägigen Hindernisse gebührend zu 

berücksichtigen sind. 
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(60) Aufgrund der größeren Anzahl von Personen oder Organisationen, die zur Einreichung 

einer Beschwerde berechtigt sind, und des breiteren Spektrums an 

Beschwerdegegenständen sollte das Beschwerdeverfahren im Rahmen dieser Richtlinie 

rechtlich als ein gesonderter Mechanismus gegenüber dem Verfahren für interne 

Meldungen verstanden werden, das die Unternehmen gemäß der Richtlinie (EU) 

2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates15 eingerichtet haben. Kann ein 

Verstoß gegen das Unionsrecht oder das nationale Recht, der in den sachlichen 

Anwendungsbereich jener Richtlinie fällt, als negative Auswirkungen betrachtet werden 

und handelt es sich bei dem Hinweisgeber um einen Beschäftigten eines Unternehmens, 

der unmittelbar von den negativen Auswirkungen betroffen ist, so könnte diese Person 

beide Verfahren – also das Beschwerdeverfahren gemäß der vorliegenden Richtlinie und 

ein Verfahren für interne Meldungen gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1937 – in 

Anspruch nehmen. Ist eine der oben genannten Bedingungen jedoch nicht erfüllt, so 

sollte die Person nur eines der Verfahren in Anspruch nehmen können. 

                                                 
15 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 
vom 26.11.2019, S. 17). 
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(61) Unternehmen sollten die Umsetzung und Wirksamkeit ihrer Maßnahmen zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht überwachen. Sie sollten regelmäßig Bewertungen ihrer eigenen 

Geschäftstätigkeit, der ihrer Tochterunternehmen und – soweit mit der Aktivitätskette des 

Unternehmens verbunden – der Tätigkeiten ihrer Geschäftspartner ▌ vornehmen, um die 

Umsetzung zu bewerten und die Angemessenheit und die Wirksamkeit der Ermittlung, 

Verhinderung, Minimierung, Abstellung und Minderung von negativen Auswirkungen ▌zu 

überwachen. Im Rahmen dieser Bewertungen sollte überprüft werden, ob negative 

Auswirkungen ordnungsgemäß ermittelt werden, ob Maßnahmen zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht getroffen worden sind und ob negative Auswirkungen tatsächlich 

verhindert oder abgestellt wurden. Um sicherzustellen, dass diese Bewertungen aktuell 

sind, sollten sie unverzüglich nach Eintreten einer wesentlichen Änderung, mindestens 

jedoch alle 12 Monate, durchgeführt werden, und es sollten zusätzliche Überprüfungen in 

einem kürzeren Abstand erfolgen, wenn hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, 

dass ▌neue Risiken negativer Auswirkungen entstanden sein könnten. Unter einer 

wesentlichen Änderung sollte eine Veränderung des Status quo der eigenen 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der Geschäftstätigkeit seiner Tochterunternehmen 

oder Geschäftspartner, des rechtlichen oder des Unternehmensumfelds oder jede andere 

wesentliche Änderung bezüglich der Lage des Unternehmens oder seiner operativen 

Rahmenbedingungen verstanden werden. 
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Beispiele für eine wesentliche Änderung könnten Fälle sein, in denen das Unternehmen 

in einem neuen Wirtschaftszweig oder einem neuen geografischen Gebiet tätig wird, mit 

der Herstellung neuer Produkte beginnt oder die Art und Weise der Herstellung 

bestehender Produkte verändert und dabei eine Technologie mit potenziell stärkeren 

negativen Auswirkungen verwendet oder seine Unternehmensstruktur durch 

Umstrukturierung, Fusionen oder Übernahmen verändert. Hinreichende Gründe für die 

Annahme, dass neue Risiken bestehen, können sich auf unterschiedliche Weise ergeben, 

unter anderem aufgrund öffentlich zugänglicher Informationen, in denen über die 

negativen Auswirkungen berichtet wird, durch die Einbeziehung von Interessenträgern 

oder durch entsprechende Meldungen. Unternehmen sollten die Unterlagen, die 

belegen, dass sie diese Anforderung einhalten, mindestens fünf Jahre lang 

aufbewahren. Diese Unterlagen sollten – sofern relevant – mindestens die ermittelten 

Auswirkungen und eingehenden Bewertungen gemäß Artikel 8, den Präventions- 

und/oder Korrekturmaßnahmenplan gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a und 

Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b, die gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 10 

Absatz 4, Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 11 Absatz 5 erhaltenen 

vertraglichen Bestimmungen oder geschlossenen Verträge, die Überprüfungen gemäß 

Artikel 10 Absatz 5 und Artikel 11 Absatz 6, Abhilfemaßnahmen, regelmäßige 

Bewertungen im Rahmen der Überwachungspflicht des Unternehmens sowie 

Mitteilungen und Beschwerden umfassen. Finanzunternehmen sollten lediglich ihre 

eigene Geschäftstätigkeit sowie die ihrer Tochterunternehmen und ihrer vorgelagerten 

Geschäftspartner regelmäßig bewerten. 
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(62) Wie in den bestehenden internationalen Standards, die in den Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen und im OECD-Rahmen festgelegt sind, ist es Teil der Anforderungen in Bezug 

auf die Sorgfaltspflicht, extern relevante Informationen zu Strategien, Verfahren und 

Tätigkeiten zur Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht, die der Ermittlung und Bewältigung 

tatsächlicher oder potenzieller negativer Auswirkungen dienen, zu kommunizieren, wozu 

auch die Erkenntnisse und Ergebnisse dieser Tätigkeiten zählen. In der Richtlinie 

2013/34/EU sind die einschlägigen Berichtspflichten von Unternehmen, die unter diese 

Richtlinie fallen, festgelegt. Darüber hinaus werden in der Verordnung (EU) 2019/2088 

des Europäischen Parlaments und des Rates16 weitere Berichtspflichten betreffend die 

nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten in der Finanzdienstleistungsbranche 

für Finanzunternehmen festgelegt. Um Überschneidungen bei den Berichtspflichten zu 

vermeiden, sollten mit der vorliegenden Richtlinie daher für die unter die 

Richtlinie 2013/34/EU fallenden Unternehmen keine neuen Berichtspflichten eingeführt 

werden, die über die in der genannten Richtlinie festgelegten Berichtspflichten sowie über 

die in deren Rahmen zu entwickelnden Standards für die Berichterstattung hinausgehen. 

Um ihrer Verpflichtung, über die Wahrnehmung ihrer Sorgfaltspflicht im Rahmen der 

vorliegenden Richtlinie zu informieren, nachzukommen, sollten die Unternehmen eine 

jährliche Erklärung in mindestens einer der Amtssprachen der Union abgeben, die sie 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums spätestens aber zwölf Monate nach dem 

Bilanzstichtag des Geschäftsjahres, auf das sich die Erklärung bezieht, auf ihrer 

Website veröffentlichen, es sei denn das entsprechende Unternehmen unterliegt den in 

der Richtlinie 2013/34/EU vorgesehenen Anforderungen an die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung.

                                                 
16 Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1). 
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Ist ein Unternehmen nicht zur Berichterstattung gemäß Artikel 19a oder Artikel 29a der 

Richtlinie 2013/34/EU verpflichtet, so sollte die Erklärung spätestens am Tag der 

Offenlegung des Jahresabschlusses veröffentlicht werden. Die jährliche Erklärung 

sollte der benannten Sammelstelle vorgelegt werden, damit sie über das mit der 

Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates17 

eingerichtete zentrale europäische Zugangsportal (ESAP) zugänglich gemacht werden 

kann. Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Vorschriften über die Zugänglichkeit von Informationen über das ESAP sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Um die Rechtssicherheit zu 

erhöhen, sollte der Anhang der Verordnung (EU) 2023/2859 geändert werden, indem 

ein Verweis auf die vorliegende Richtlinie aufgenommen wird. 

(63) Anforderungen an Unternehmen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen 

und gleichzeitig den Berichtspflichten gemäß den Artikeln 19a, 29a und 40a der 

Richtlinie 2013/34/EU unterliegen und gemäß den Artikeln 19a, 29a und 40a der 

Richtlinie 2013/34/EU über ihre Sorgfaltspflichtverfahren berichten müssen, sollten als 

Verpflichtungen für Unternehmen gelten, gemäß denen diese beschreiben müssen, wie 

sie die in dieser Richtlinie vorgesehene Sorgfaltspflicht umsetzen. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für 
den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, 
Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 
20.12.2023). 
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(64) Es ist nicht das Ziel dieser Richtlinie, Unternehmen dazu zu verpflichten, intellektuelles 

Kapital, geistiges Eigentum, Know-how oder die Ergebnisse von Innovationen, die 

gemäß der Richtlinie (EU) 2016/943 als Geschäftsgeheimnisse gelten, öffentlich 

preiszugeben. Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Berichtspflichten sollten daher 

unbeschadet der Richtlinie (EU) 2016/943 gelten. Diese Richtlinie sollte ebenfalls 

unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates18 gelten.  

                                                 
18 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. 
L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 
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(65) Um eine sinnvolle Sorgfaltspflicht in den Bereichen Menschenrechte und Umweltschutz 

erfüllen zu können, sollten Unternehmen im Interesse des Prozesses der Durchführung 

der Sorgfaltspflichten geeignete Maßnahmen für eine wirksame Einbeziehung der 

Interessenträger ergreifen. Unbeschadet der Richtlinie (EU) 2016/943 sollte eine 

wirksame Einbeziehung die Bereitstellung sachdienlicher und umfassender 

Informationen für die konsultierten Interessenträger sowie fortlaufende Konsultationen 

umfassen, die eine echte Interaktion und einen echten Dialog auf geeigneter Ebene, 

z. B. auf Projekt- oder Standortebene, ermöglichen und es sollte ein angemessener 

Turnus vorgesehen werden. Eine sinnvolle Einbeziehung der konsultierten 

Interessenträger sollte den Hindernissen für ihre Einbeziehung gebührend Rechnung 

tragen und sicherstellen, dass die Interessenträger nicht Opfer von 

Vergeltungsmaßnahmen oder Revanche sind, unter anderem durch die 

Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit und Anonymität, und besondere Aufmerksamkeit 

sollte auf die Bedürfnisse von gefährdeten Interessenträgern sowie auf sich 

überschneidende Schwachstellen und Faktoren gerichtet werden, unter anderem durch 

die Berücksichtigung potenziell gefährdeter Gruppierungen oder Gemeinschaften, 

beispielsweise geschützte indigene Völker im Sinne der Erklärung der Vereinten 

Nationen über die Rechte der indigenen Völker und jene, die unter die Erklärung der 

Vereinten Nationen über die Menschenrechtsverteidiger fallen. 
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Es kann Situationen geben, in denen es nicht möglich ist, betroffene Interessenträger 

sinnvoll einzubeziehen, oder in denen die Einholung von zusätzlichen 

Expertenmeinungen sinnvoll ist, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, die 

Verpflichtungen dieser Richtlinie uneingeschränkt zu erfüllen. In solchen Fällen sollten 

Unternehmen zusätzlich Sachverständige konsultieren, wie zivilgesellschaftliche 

Organisationen oder natürliche oder juristische Personen, die sich für die 

Menschenrechte und die Umwelt einsetzen, um glaubwürdige Erkenntnisse über 

tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen zu erhalten. Die Anhörung der 

Arbeitnehmer und ihrer Vertreter sollte im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht 

erfolgen und gegebenenfalls dem nationalen Recht und den Tarifverträgen sowie 

unbeschadet ihrer bestehenden Rechte auf Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung, 

insbesondere jener gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union im Bereich 

Beschäftigung und soziale Rechte, einschließlich der Richtlinie 2001/86/EG des Rates19 

sowie der Richtlinien 2002/14/EG20 und 2009/38/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates21. Für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie sollte der Begriff 

„Arbeitnehmer“ auch Leiharbeitnehmer und andere Arbeitnehmer in atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen umfassen, sofern sie die vom EuGH aufgestellten Kriterien 

für die Feststellung des Status eines Arbeitnehmers erfüllen. Bei der Durchführung von 

Konsultationen sollte es Unternehmen möglich sein, sich auf Industrieinitiativen zu 

stützen, soweit diese geeignet sind, eine wirksame Einbeziehung zu fördern. Der 

Rückgriff auf Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen allein reicht nicht 

aus, um der Pflicht zur Anhörung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter 

nachzukommen.  

                                                 
19 Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts der 

Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer (ABl. L 294 vom 
10.11.2001, S. 22). 

20 Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft – Gemeinsame Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur Vertretung der Arbeitnehmer 
(ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 29). 

21 Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 
die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden 
Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABl. L 122 vom 16.5.2009, S. 28). 
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▌ 

(66) Um den Unternehmen Instrumente an die Hand zu geben, die sie bei der Erfüllung ihrer 

Sorgfaltspflichten entlang ihrer Aktivitätsketten unterstützen, sollte die Kommission in 

Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern Leitlinien für 

Mustervertragsklauseln bereitstellen, die von den Unternehmen freiwillig als Instrument 

zur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Pflichten gemäß den Artikeln 10 und 11 

verwendet werden können. Die Leitlinien sollten darauf abzielen, eine klare 

Aufgabenverteilung zwischen den Vertragsparteien und die laufende Zusammenarbeit 

in einer Weise zu ermöglichen, dass die in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Verpflichtungen nicht auf einen Geschäftspartner übertragen werden können, womit 

der Vertrag im Falle eines Verstoßes automatisch nichtig würde. Die Leitlinien sollten 

den Grundsatz widerspiegeln, dass die in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Sorgfaltspflichtstandards durch die bloße Abgabe vertraglicher Zusicherungen nicht 

erfüllt werden können. 
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(67) Die Kommission sollte ferner ▌unter Heranziehung einschlägiger internationaler Leitlinien 

und Standards und in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern, der 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der Europäischen Umweltagentur, der 

Europäischen Arbeitsbehörde und gegebenenfalls internationaler Organisationen und 

anderer Gremien, die über Fachwissen im Bereich der Sorgfaltspflicht verfügen, 

Leitlinien – einschließlich allgemeiner Leitlinien und Leitlinien für bestimmte Branchen 

oder in Bezug auf spezifische negative Auswirkungen und zum Zusammenspiel zwischen 

dieser Richtlinie und anderen Gesetzgebungsakten der Union, mit denen dieselben Ziele 

verfolgt werden und die umfassendere oder spezifischere Pflichten vorsehen – 

herausgeben, um die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten oder die 

Behörden der Mitgliedstaaten bei der Bewertung, wie Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten 

erfüllen, in der Praxis zu unterstützen und ihnen praktische Instrumente an die Hand zu 

geben und um die Interessenträger zu unterstützen. 
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(68) Digitale Instrumente und Technologien, etwa solche, die zur Verfolgung, Überwachung 

oder Rückverfolgung von Rohstoffen, Waren und Produkten über 

Wertschöpfungsketten hinweg eingesetzt werden – z. B. Satelliten, Drohnen, Radare 

oder plattformbasierte Lösungen –, könnten die Datenerhebung für das Management 

von Wertschöpfungsketten unterstützen und die diesbezüglichen Kosten senken; dies 

könnte die Ermittlung und Bewertung negativer Auswirkungen, deren Vermeidung und 

Minderung sowie die Überwachung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht einschließen. Um Unternehmen bei der Erfüllung ihrer 

Sorgfaltspflichten entlang ihrer Wertschöpfungskette zu unterstützen, sollte der Einsatz 

solcher Instrumente und Technologien unterstützt und gefördert werden. Zu diesem 

Zweck sollte die Kommission Leitlinien mit nützlichen Informationen und Referenzen 

bezüglich angemessener Ressourcen herausgeben. Beim Einsatz digitaler Werkzeuge 

und Technologien sollten Unternehmen etwaige damit verbundene Risiken 

berücksichtigen und diese angemessen angehen sowie Mechanismen einrichten, um die 

Angemessenheit der erhaltenen Informationen zu überprüfen. 
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(69) Obwohl KMU nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, könnten sich ihre 

Bestimmungen auf KMU als Auftragnehmer oder Unterauftragnehmer der in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden Unternehmen auswirken. Ziel ist es 

jedoch, den finanziellen oder administrativen Aufwand für KMU zu verringern, von denen 

viele bereits vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschafts- und Gesundheitskrise zu 

kämpfen haben. Zur Unterstützung von KMU sollten die Mitgliedstaaten mit der Hilfe der 

Kommission einzeln oder gemeinsam spezielle benutzerfreundliche Websites, Portale 

oder Plattformen einrichten und betreiben, um Informationen und Unterstützung für die 

Unternehmen bereitzustellen; die Mitgliedstaaten könnten KMU auch finanziell 

unterstützen und ihnen beim Aufbau von Kapazitäten helfen. Eine solche Unterstützung 

könnte auch vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten in Drittländern zugänglich gemacht und 

erforderlichenfalls angepasst und ausgeweitet werden. Unternehmen, deren 

Geschäftspartner KMU sind, werden auch ermutigt, diese bei der Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten zu unterstützen, und ▌ faire, angemessene, diskriminierungsfreie und 

verhältnismäßige Anforderungen gegenüber den KMU anzuwenden. 
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(70) Die Kommission sollte einen zentralen Helpdesk zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen 

im Hinblick auf Nachhaltigkeit einrichten. Dieser zentrale Helpdesk sollte in der Lage 

sein, mit den zuständigen nationalen Behörden in jedem Mitgliedstaat 

zusammenzuarbeiten und Informationen von ihnen anzufordern, sofern vorhanden 

unter Einbeziehung nationaler Helpdesks, um beispielsweise bei der gezielten 

Anpassung der Informationen und Leitlinien an den jeweiligen nationalen Kontext und 

bei deren Verbreitung zu helfen und dies unbeschadet der Aufteilung von 

Zuständigkeiten und Befugnissen zwischen Behörden innerhalb der nationalen Systeme. 

Der zentrale Helpdesk und die zuständigen nationalen Behörden sollten sich auch 

untereinander abstimmen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

sicherzustellen. 

(71) Um die von den Mitgliedstaaten an Unternehmen einschließlich KMU geleistete 

Unterstützung bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten zu ergänzen, kann die 

Kommission sich auf bestehende Unionsinstrumente, Projekte und andere Maßnahmen 

stützen, die bei der Umsetzung der Sorgfaltspflicht in der Union und in Drittländern 

helfen. Außerdem kann die Kommission neue Unterstützungsmaßnahmen einführen, die 

Unternehmen, einschließlich KMU, bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten unterstützen, 

einschließlich einer Beobachtungsstelle für die Transparenz von Aktivitätsketten und der 

Erleichterung von Brancheninitiativen oder gemeinsamer Initiativen von Interessenträgern. 
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(72) Die Kommission könnte die Unterstützungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten aufbauend 

auf den bestehenden Maßnahmen der Union ergänzen, um so vorgelagerte 

Wirtschaftsbeteiligte beim Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen, mit denen negative 

Auswirkungen ihrer Tätigkeiten und Geschäftsbeziehungen auf die Menschenrechte und 

die Umwelt wirksam verhindert und verringert werden, wobei den Herausforderungen, mit 

denen Kleinbetriebe konfrontiert sind, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. 

Die Union und ihre Mitgliedstaaten werden ermutigt, im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten ihre Instrumente für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 

internationale Zusammenarbeit, einschließlich Handelsabkommen, zu nutzen, um 

Regierungen von Drittländern und vorgelagerte Wirtschaftsbeteiligte in Drittländern bei 

der Bewältigung der negativen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten und vorgelagerter 

Geschäftsbeziehungen auf die Menschenrechte und die Umwelt zu unterstützen. Dazu 

könnte die Zusammenarbeit mit den Regierungen der Partnerländer, der lokalen 

Privatwirtschaft und Interessenträgern bei der Bekämpfung der Ursachen für negative 

Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt gehören. 
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(73) Diese Richtlinie ist ein wichtiges Rechtsinstrument, um den Übergang von Unternehmen 

zu einer nachhaltigen Wirtschaft sicherzustellen, unter anderem um die 

existenzbedrohenden Schäden und Kosten des Klimawandels zu mindern, die 

Angleichung an das globale Ziel der Klimaneutralität bis 2050 sicherzustellen, 

irreführende Aussagen in Bezug auf eine solche Angleichung zu verhindern und der 

Grünfärberei, der Desinformation und dem Ausbau fossiler Brennstoffe weltweit 

Einhalt zu gebieten, um die internationalen und europäischen Klimaziele zu erreichen. 

Um sicherzustellen, dass diese Richtlinie wirksam zur Bekämpfung des Klimawandels 

beiträgt, sollten die Unternehmen einen Plan zur Minderung der Folgen des 

Klimawandels annehmen und umsetzen, mit dem sichergestellt werden soll, dass sie alles 

in ihrer Macht stehende tun, um ihr Geschäftsmodell und ihre Strategie mit dem 

Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und der Begrenzung der Erderwärmung auf 

1,5 °C, wie im Übereinkommen von Paris festgeschrieben, sowie mit dem Ziel, 

Klimaneutralität zu erreichen, wie in der Verordnung (EU) 2021/1119 einschließlich 

ihrer Zwischenziele und des Ziels der Klimaneutralität bis 2050 vorgesehen, in Einklang 

zu bringen. Der Plan sollte gegebenenfalls auch die Beteiligung des Unternehmens an 

Tätigkeiten in Verbindung mit Kohle, Öl und Gas angehen. Diese Anforderungen 

sollten als Handlungspflicht und nicht als Erfolgspflicht verstanden werden. Da es sich 

um eine Handlungspflicht handelt, sollten die Fortschritte der Unternehmen sowie die 

Komplexität dieses Übergangs und die diesbezügliche weitere Entwicklung gebührend 

berücksichtigt werden. Zwar sollten sich die Unternehmen bemühen, die in ihren 

Plänen enthaltenen Ziele hinsichtlich der Verringerung der Treibhausgasemissionen zu 

erreichen, jedoch können besondere Umstände – nämlich wenn dies nicht mehr sinnvoll 

ist – dazu führen, dass Unternehmen diese Ziele nicht mehr erreichen können. Der Plan 

sollte auf schlüssigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende zeitgebundene 

Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel für das Jahr 2030 und in 

Fünfjahresschritten bis 2050 und – sofern zweckmäßig – absolute Zielvorgaben für die 

Verringerung der Treibhausgasemissionen für Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-

Treibhausgasemissionen enthalten. 
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In dem Plan sollten die Durchführungsmaßnahmen dargelegt werden, mit denen die 

Unternehmen ihre Klimaziele erreichen wollen; sie sollten auf schlüssigen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, d. h. auf Erkenntnissen mit unabhängiger 

wissenschaftlicher Validierung, die mit der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 

1,5 °C gemäß der Definition des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen 

(Weltklimarat) übereinstimmen und den Empfehlungen des Europäischen 

Wissenschaftlichen Beirats für Klimaänderungen Rechnung tragen. Die 

Aufsichtsbehörden sollten verpflichtet sein, zumindest die Annahme und Gestaltung des 

Plans und dessen Aktualisierungen im Einklang mit den in dieser Richtlinie festgelegten 

Anforderungen zu überwachen. Da der Inhalt des Plans zur Minderung der Folgen des 

Klimawandels mit den Berichterstattungsanforderungen der Richtlinie 2013/34/EU 

hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen im Einklang stehen 

sollte, sollte davon ausgegangen werden, dass Unternehmen, die einen solchen Plan 

gemäß der Richtlinie 2013/34/EU melden, die spezifische Pflicht zur Annahme eines 

Plans gemäß dieser Richtlinie erfüllt haben. Auch wenn die Pflicht zur Annahme des 

Plans als erfüllt gilt, sollten die Unternehmen noch ihrer Verpflichtung nachkommen, 

diesen Plan umzusetzen und ihn jährlich zu aktualisieren, um die Fortschritte bei der 

Verwirklichung der Ziele zu bewerten. 
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▌ 

(74) Drittlandsunternehmen sollten einen mit einem hinreichenden Mandat ausgestatteten 

Bevollmächtigten in der Union benennen und Informationen über ihre Bevollmächtigten 

zur Verfügung stellen, damit eine wirksame Beaufsichtigung und erforderlichenfalls 

Durchsetzung dieser Richtlinie in Bezug auf diese Unternehmen ermöglicht wird ▌. Die 

Bevollmächtigten sollten auch als eine Kontaktstelle fungieren können, sofern die 

einschlägigen Anforderungen dieser Richtlinie eingehalten werden. Benennt das 

Drittlandsunternehmen keinen Bevollmächtigten, so sollten alle Mitgliedstaaten, in 

denen dieses Unternehmen tätig ist, dafür zuständig sein, die Erfüllung dieser 

Verpflichtung – insbesondere zur Benennung einer natürlichen oder juristischen Person 

in einem der Mitgliedstaaten, in dem es tätig ist – im Einklang mit dem im nationalen 

Recht festgelegten Durchsetzungsrahmen durchzusetzen. Die Mitgliedstaaten, die eine 

solche Durchsetzung einleiten, sollten die Aufsichtsbehörden der anderen 

Mitgliedstaaten über ein Europäisches Netz der Aufsichtsbehörden hiervon in Kenntnis 

setzen, damit die Durchsetzung nicht durch andere Mitgliedstaaten erfolgt. 
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(75) Um die Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung der Sorgfaltspflichten der 

Unternehmen und die ordnungsgemäße Durchsetzung dieser Richtlinie sicherzustellen, 

sollten die Mitgliedstaaten eine oder mehrere nationale Aufsichtsbehörden benennen. Bei 

diesen Aufsichtsbehörden sollte es sich um staatliche Stellen handeln, die unabhängig von 

den in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden Unternehmen oder anderen 

Marktinteressen sind und bei denen keine Interessenkonflikte oder direkte oder indirekte 

externe Einflussnahme vorliegen. Um ihre Befugnisse unparteiisch ausüben zu können, 

sollten diese Aufsichtsbehörden weder Weisungen einholen noch entgegennehmen. Die 

Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit ihrem nationalen Recht gewährleisten, dass jede 

Aufsichtsbehörde mit den personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet ist, die 

sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse wirksam wahrnehmen zu können. Sie 

sollten über die Befugnis verfügen, von sich aus oder aufgrund von ▌begründeten 

Bedenken, die gemäß dieser Richtlinie vorgebracht werden, Untersuchungen 

durchzuführen. Diese Untersuchungen könnten gegebenenfalls Untersuchungen vor Ort 

und die Anhörung betroffener Interessenträger umfassen. Falls Behörden mit einer 

Zuständigkeit gemäß sektoralen Rechtsvorschriften bestehen, könnten die Mitgliedstaaten 

festlegen, dass diese Behörden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich für die 

Anwendung dieser Richtlinie verantwortlich sind. Die Aufsichtsbehörden sollten auf 

einer Website einen jährlichen Bericht über ihre bisherigen Tätigkeiten, einschließlich 

der schwerwiegendsten festgestellten Verstöße, veröffentlichen und zugänglich machen. 

Die Mitgliedstaaten sollten einen zugänglichen Mechanismus für die Entgegennahme 

begründeter Bedenken – entweder kostenlos oder gegen Entrichtung einer 

ausschließlich auf die Verwaltungskosten beschränkten Gebühr – einrichten und 

sicherstellen, dass der Öffentlichkeit praktische Informationen über die Ausübung 

dieses Rechts zur Verfügung gestellt werden. 
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(76) Um die wirksame Durchsetzung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 

Richtlinie zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten abschreckende, verhältnismäßige 

und wirksame Sanktionen für Verstöße gegen diese Maßnahmen vorsehen. Damit eine 

solche Sanktionsregelung wirksam ist, sollten die von den nationalen Aufsichtsbehörden 

zu verhängenden Sanktionen Zwangsgelder und eine öffentliche Erklärung umfassen, in 

der das verantwortliche Unternehmen und die Art des Verstoßes angegeben werden, falls 

das Unternehmen es versäumt, einem Beschluss, mit dem ein Zwangsgeld verhängt wird, 

innerhalb der geltenden Frist nachzukommen. Diese Sanktionsregelung berührt nicht 

die Befugnis, das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Produkten auf dem 

Unionsmarkt sowie die Ausfuhr von Produkten aus der Union im Rahmen anderer 

Gesetzgebungsakte der Union, die umfassendere oder spezifischere Sorgfaltspflichten 

vorsehen, wie etwa die Verordnung (EU) 2023/1115, zurückzunehmen und zu verbieten. 

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass das Zwangsgeld dem weltweiten 

Nettoumsatz des Unternehmens zum Zeitpunkt der Verhängung angemessen ist. Dies 

sollte die Mitgliedstaaten jedoch nicht dazu verpflichten, das Zwangsgeld in jedem 

Einzelfall ausschließlich am Nettoumsatz des Unternehmens auszurichten. 
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Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit dem nationalen Recht entscheiden, ob die 

Sanktionen direkt von den Aufsichtsbehörden in Zusammenarbeit mit anderen 

Behörden verhängt werden sollten oder ob dies bei den zuständigen Justizbehörden 

beantragt werden sollte. Um sicherzustellen, dass die Anwendung der Vorschriften 

dieser Richtlinie der öffentlichen Aufsicht unterliegt, sollten Beschlüsse der 

Aufsichtsbehörden, mit denen Sanktionen gegen Unternehmen aufgrund der 

Nichteinhaltung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

verhängt werden, veröffentlicht und dem europäischen Netz der Aufsichtsbehörden 

übermittelt werden sowie mindestens drei Jahre lang öffentlich zugänglich bleiben. Der 

veröffentlichte Beschluss darf keine personenbezogenen Daten im Sinne der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates22 enthalten. 

Die Veröffentlichung des Namens des Unternehmens sollte auch dann zulässig sein, 

wenn er den Namen einer natürlichen Person enthält. 

(77) Um eine künstliche Reduzierung potenzieller Geldbußen zu verhindern, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass bei der Verhängung einer Geldbuße gegen ein 

Unternehmen, das einer Gruppe angehört, solche Geldbußen unter Berücksichtigung 

des konsolidierten Umsatzes berechnet werden, der auf der Ebene der obersten 

Muttergesellschaft berechnet wurde. 

                                                 
22 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(78) Um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung der gemäß dieser Richtlinie erlassenen 

Bestimmungen des nationalen Rechts zu gewährleisten, sollten die nationalen 

Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten und ihre Maßnahmen abstimmen. Zu diesem Zweck 

sollte die Kommission ein Europäisches Netz der Aufsichtsbehörden einrichten, und die 

Aufsichtsbehörden sollten einander bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und 

einander Amtshilfe leisten. 

(79) Um zu gewährleisten, dass Opfer negativer Auswirkungen wirksamen Zugang zur Justiz 

und zu Entschädigung haben, sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet sein, Vorschriften 

über die zivilrechtliche Haftung von Unternehmen für Schäden festzulegen, die einer 

natürlichen oder juristischen Person zugefügt wurden, vorausgesetzt das Unternehmen 

hat es vorsätzlich oder fahrlässig versäumt, ▌potenzielle negative Auswirkungen zu 

verhindern oder zu mindern oder tatsächliche Auswirkungen abzustellen oder ihr Ausmaß 

zu minimieren ▌, und eine natürliche oder juristische Person ist infolge eines solchen 

Versäumnisses zu Schaden gekommen. Ein Schaden an den geschützten rechtlichen 

Interessen einer Person sollte nach Maßgabe des nationalen Rechts ausgelegt werden, 

beispielsweise Tod, körperliche oder seelische Verletzung, Entzug der persönlichen 

Freiheit, Verlust der Menschenwürde oder Beschädigung des Eigentums einer Person. 
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Die Voraussetzung, dass der Schaden einer Person dadurch entstanden sein muss, dass 

das Unternehmen seiner Verpflichtung, die negativen Auswirkungen anzugehen, nicht 

nachgekommen ist – wenn die im Anhang dieser Richtlinie aufgeführten Rechte, 

Verbote oder Pflichten, deren Verletzung oder Missachtung zu den negativen 

Auswirkungen, die hätten angegangen werden müssen, geführt haben, dem Schutz der 

natürlichen oder juristischen Person, der der Schaden entstanden ist, dienen sollen –, 

sollte so verstanden werden, dass ein abgeleiteter Schaden (der indirekt anderen 

Personen entstanden ist, die nicht Opfer negativer Auswirkungen sind und nicht durch 

die im Anhang dieser Richtlinie aufgeführten Rechte, Verbote oder Pflichten geschützt 

sind) nicht abgedeckt ist. Wenn beispielsweise ein Beschäftigter eines Unternehmens 

einen Schaden erlitten hat, weil das Unternehmen vorgeschriebene Sicherheitsstandards 

am Arbeitsplatz nicht eingehalten hat, sollte es dem Vermieter eines solchen 

Beschäftigten nicht gestattet sein, gegenüber dem Unternehmen einen wirtschaftlichen 

Schaden geltend zu machen, der dadurch entstanden ist, dass der Beschäftigte nicht in 

der Lage ist, die Miete zu zahlen. Die Kausalität im Sinne der zivilrechtlichen Haftung 

wird in dieser Richtlinie nicht geregelt, mit der Ausnahme, dass die Unternehmen nicht 

im Rahmen dieser Richtlinie haftbar gemacht werden sollten, wenn der Schaden 

lediglich von den Geschäftspartnern in den Aktivitätsketten der Unternehmen 

verursacht wird („in direktem Zusammenhang stehen“ im Sinne des internationalen 

Rahmens). Die Opfer sollten ein Recht auf vollständige Entschädigung für den 

entstandenen Schaden nach Maßgabe des nationalen Rechts und im Einklang mit 

diesem gemeinsamen Grundsatz haben. Die Abschreckung durch Schadensersatz 

(Schadensersatz mit Strafwirkung) oder jede andere Form der Überkompensierung 

sollte verboten werden. 
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(80) Da die negativen Auswirkungen entsprechend ihrer Schwere und Wahrscheinlichkeit 

prioritär und schrittweise angegangen werden sollten, falls es nicht möglich ist, 

gleichzeitig alle ermittelten negativen Auswirkungen in vollem Umfang anzugehen, 

sollte ein Unternehmen gemäß dieser Richtlinie auch nicht für Schäden haften, die auf 

weniger gravierende negative Auswirkungen zurückzuführen sind, die noch nicht 

angegangen wurden. Bei der Feststellung, ob die Voraussetzungen für die Haftung des 

Unternehmens erfüllt sind, sollte jedoch bewertet werden, ob die von dem Unternehmen 

vorgenommene Priorisierung der negativen Auswirkungen korrekt ist, und zwar im 

Rahmen der Bewertung, ob das Unternehmen gegen seine Verpflichtung verstoßen hat, 

die von ihm ermittelten negativen Auswirkungen angemessen anzugehen. 

▌ 

(81) Die Haftungsregelung enthält keine Bestimmungen dazu, wer nachweisen muss, ob die 

Voraussetzungen für die Haftung unter den Umständen des Einzelfalls gegeben sind oder 

unter welchen Voraussetzungen das Zivilverfahren eingeleitet werden kann; daher 

bleiben diese Fragen dem nationalen Recht überlassen. 
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(82) Um das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gemäß Artikel 2 Absatz 3 des 

Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, Artikel 8 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte und Artikel 9 Absatz 3 des Übereinkommens über den 

Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren 

und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Übereinkommen von Aarhus) 

sicherzustellen, werden mit dieser Richtlinie bestimmte praktische und 

verfahrensrechtliche Hindernisse für den Zugang zur Justiz, die sich für Opfer 

negativer Auswirkungen stellen, angegangen, darunter Schwierigkeiten beim Zugang zu 

Beweismitteln, begrenzte Verjährungsfristen, das Fehlen angemessener 

Verbandsklageverfahren und die übermäßig hohen Kosten von zivilrechtlichen 

Verfahren. 
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(83) Wenn ein Kläger eine hinreichende Begründung vorlegt, die mit zumutbarem Aufwand 

zugängliche Tatsachen und Beweismittel enthält, die ausreichen, um die Plausibilität 

seines Schadensersatzanspruchs zu belegen, und er angibt, dass zusätzliche Beweise in 

der Verfügungsgewalt des Unternehmens liegen, so sollten die Mitgliedstaaten dafür 

sorgen, dass die Gerichte anordnen können, dass diese Beweise von dem Unternehmen 

im Einklang mit dem nationalen Verfahrensrecht offengelegt werden, wobei diese 

Offenlegung auf das notwendige und verhältnismäßige Maß beschränkt ist. Zu diesem 

Zweck sollten die nationalen Gerichte prüfen, inwieweit die Klage oder die 

Klageerwiderung durch zugängliche Tatsachen und Beweismittel gestützt wird, die den 

Antrag auf Offenlegung rechtfertigen, und den Umfang und die Kosten der Offenlegung 

sowie die berechtigten Interessen aller Parteien einschließlich zur Verhinderung nicht 

gezielter Suchen nach Informationen, die für die Verfahrensbeteiligten wahrscheinlich 

nicht relevant sind, berücksichtigen. Enthalten solche Beweismittel vertrauliche 

Informationen, so sollten die nationalen Gerichte deren Offenlegung nur anordnen 

können, wenn sie dies als für die Schadensersatzklage relevant erachten, und sollten 

wirksame Maßnahmen zum Schutz dieser Informationen ergreifen. 
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(84) Die Mitgliedstaaten sollten angemessene Bedingungen vorsehen, unter denen ein 

mutmaßlich Geschädigter in der Lage sein sollte, eine Gewerkschaft, eine nichtstaatliche 

Menschenrechts- oder Umweltorganisation oder eine sonstige 

Nichtregierungsorganisation und – im Einklang mit dem nationalen Recht – nationale 

Menschenrechtsinstitutionen mit Sitz in einem Mitgliedstaat zu ermächtigen, 

zivilrechtliche Haftungsklagen zur Durchsetzung der Rechte von Opfern zu erheben, 

wenn diese Einrichtungen den Anforderungen des nationalen Rechts genügen, 

beispielsweise wenn sie eine eigene ständige Vertretung aufrechterhalten und im 

Einklang mit ihrer Satzung nicht kommerziell und nicht nur vorübergehend an der 

Durchsetzung der durch diese Richtlinie geschützten Rechte oder der entsprechenden 

Rechte im nationalen Recht beteiligt sind. Dies könnte durch Bestimmungen der 

nationalen Zivilverfahrensordnung über die Ermächtigung zur Vertretung des Opfers 

im Rahmen einer Intervention Dritter erreicht werden, die auf der ausdrücklichen 

Zustimmung des mutmaßlichen Geschädigten beruht, und sollte nicht so ausgelegt 

werden, dass für die Mitgliedstaaten eine Verpflichtung entsteht, ihre Bestimmungen des 

nationalen Rechts über Verbandsklagen im Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1828 des 

Europäischen Parlaments und des Rates23 auszuweiten. 

(85) Die Verjährungsfristen für die Erhebung von zivilrechtlichen 

Schadensersatzansprüchen sollten mindestens fünf Jahre betragen und keinesfalls 

kürzer sein als die Verjährungsfrist, die in allgemeinen nationalen Regelungen der 

zivilrechtlichen Haftung vorgesehen ist. Nationale Vorschriften über den Beginn, die 

Dauer, die Aussetzung oder die Unterbrechung von Verjährungsfristen sollten die 

Erhebung von Schadensersatzklagen nicht unangemessen behindern und sollten in 

jedem Fall nicht weniger streng als die allgemeinen nationalen Regelungen der 

zivilrechtlichen Haftung sein. 

                                                 
23 Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 4.12.2020, S. 1). 
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(86) Um entsprechende Rechtsbehelfe sicherzustellen, sollten Kläger darüber hinaus 

Unterlassungsmaßnahmen in Form einer endgültigen oder vorläufigen Maßnahme 

beantragen können, um Verstöße gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen 

Bestimmungen des nationalen Rechts durch Vornahme oder Einstellung einer 

Handlung abzustellen. 

(87) Hinsichtlich der Vorschriften über die zivilrechtliche Haftung gilt, dass die zivilrechtliche 

Haftung eines Unternehmens für Schäden, die dadurch entstehen, dass das Unternehmen 

keine angemessene Sorgfaltsprüfung durchgeführt hat, die zivilrechtliche Haftung seiner 

Tochterunternehmen oder die entsprechende zivilrechtliche Haftung direkter und indirekter 

Geschäftspartner in seiner Aktivitätskette unberührt lässt. Wenn das Unternehmen den 

Schaden gemeinsam mit seinem Tochterunternehmen oder seinem Geschäftspartner 

verursacht hat, so sollte es mit diesem Tochterunternehmen oder diesem 

Geschäftspartner gesamtschuldnerisch haften. Dies sollte im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften über die Voraussetzungen für eine gesamtschuldnerische 

Haftung erfolgen und die Vorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten über die 

gesamtschuldnerische Haftung und über Regressansprüche für die gesamte 

Entschädigung, die von einer gesamtschuldnerisch haftenden Partei gezahlt wird, nicht 

berühren. 
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(88) Die zivilrechtliche Haftung nach dieser Richtlinie sollte die Vorschriften der Union oder 

der Mitgliedstaaten über die zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit negativen 

Auswirkungen auf die Menschenrechte oder die Umwelt unberührt lassen, die eine 

Haftung in Situationen, die nicht unter diese Richtlinie fallen, oder eine strengere 

Haftung vorsehen als diese Richtlinie. Eine strengere Haftungsregelung sollte auch als 

zivilrechtliche Haftungsregelung verstanden werden, die eine Haftung auch in Fällen 

vorsieht, in denen die Anwendung der Haftungsvorschriften gemäß dieser Richtlinie 

keine Haftung des Unternehmens bewirken würde. 

▌ 

(89) Hinsichtlich der zivilrechtlichen Haftung aufgrund negativer Auswirkungen auf die 

Umwelt gilt, dass Geschädigte auch dann Schadenersatz gemäß dieser Richtlinie geltend 

machen können, wenn sich derartige Ansprüche mit Ansprüchen aus der Verletzung von 

Menschenrechten überschneiden. 
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(90) Um sicherzustellen, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden 

auch für Schäden Schadenersatzklagen erheben und Schadenersatzansprüche geltend 

machen können, die das Unternehmen infolge der vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Nichteinhaltung der sich aus dieser Richtlinie ergebenden Sorgfaltspflichten verursacht 

hat, sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten verpflichten, dafür zu sorgen, dass ihre 

nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Regelung der zivilrechtlichen Haftung 

gemäß dieser Richtlinie zwingend in Fällen anwendbar sind, in denen das auf derartige 

Ansprüche anzuwendende Recht nicht das nationale Recht eines Mitgliedstaats ist – was 

beispielsweise gemäß den Regeln des internationalen Privatrechts der Fall sein könnte, 

wenn der Schaden in einem Drittland eintritt. Dies bedeutet, dass die Mitgliedstaaten auch 

dafür sorgen sollten, dass die Anforderungen an die Geltendmachung von Ansprüchen 

durch natürliche oder juristische Personen, die Verjährung und die Offenlegung von 

Beweisen zwingend anwendbar sind. Bei der Umsetzung der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Regelung der zivilrechtlichen Haftung und bei der Wahl der hierzu 

notwendigen Methoden sollten die Mitgliedstaaten auch alle einschlägigen nationalen 

Vorschriften berücksichtigen können, soweit diese für den Schutz der Opfer erforderlich 

und für den Schutz der öffentlichen Interessen der Mitgliedstaaten – wie ihre jeweilige 

politische, soziale oder wirtschaftliche Organisation – von entscheidender Bedeutung 

sind. 
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(91) Die in der vorliegenden Richtlinie vorgesehene Regelung der zivilrechtlichen Haftung 

sollte die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates24 

unberührt lassen. Die vorliegende Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht daran 

hindern, Unternehmen weitere, strengere Pflichten aufzuerlegen oder auf andere Weise 

weitere Maßnahmen zu ergreifen, die dieselben Ziele wie die ▌Richtlinie 2004/35/EG 

verfolgen. 

                                                 
24 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 

über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 
vom 30.4.2004, S. 56). 
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(92) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Einhaltung der Verpflichtungen, die 

sich aus den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie ergeben, 

oder deren freiwillige Umsetzung als umweltrelevanter und/oder sozialer Aspekt oder 

Element gilt, den die öffentlichen Auftraggeber im Einklang mit der Richtlinie 

2014/23/EU25, der Richtlinie 2014/24/EU26 und der Richtlinie 2014/25/EU27 des 

Europäischen Parlaments und des Rates als Teil der Vergabekriterien für öffentliche 

Aufträge und Konzessionsverträge berücksichtigen oder in Bezug auf die Ausführung 

solcher Aufträge und Verträge festlegen können. 

                                                 
25 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1). 
26 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

27 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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Öffentliche Auftraggeber und sonstige Auftraggeber können jeden 

Wirtschaftsbeteiligten von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren einschließlich 

eines Verfahrens zur Vergabe einer Konzession ausschließen oder von den 

Mitgliedstaaten hierzu verpflichtet werden, wenn sie mit geeigneten Mitteln nachweisen 

können, dass gegen geltende umwelt-, sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen 

verstoßen wurde, einschließlich derjenigen, die sich aus bestimmten von allen 

Mitgliedstaaten ratifizierten und in den genannten Richtlinien aufgeführten 

internationalen Übereinkünften ergeben, oder dass der Wirtschaftsbeteiligte im Rahmen 

seiner beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine Integrität 

in Frage stellt. Um die Kohärenz der Unionsvorschriften sicherzustellen und die 

Umsetzung zu unterstützen, sollte die Kommission prüfen, ob eine dieser Richtlinien 

aktualisiert werden sollte, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen und 

Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergreifen müssen, um die Einhaltung der 

Nachhaltigkeits- und Sorgfaltspflichten während des gesamten Auftragsvergabe- und 

Konzessionsverfahrens sicherzustellen.  
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▌ 

(93) Personen, die für den Sorgfaltspflichten gemäß dieser Richtlinie unterliegende 

Unternehmen arbeiten oder die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit solchen 

Unternehmen in Kontakt stehen, können eine Schlüsselrolle bei der Aufdeckung von 

Verstößen gegen die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

spielen. Sie können somit zur Verhinderung und Abschreckung solcher Verstöße und zur 

Verbesserung der Durchsetzung dieser Richtlinie beitragen. Für die Meldung von 

Verstößen gegen die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie und 

den Schutz von Personen, die solche Verstöße melden, sollte die Richtlinie 

(EU) 2019/1937 ▌gelten. 

(94) Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, sollte sich die Anwendbarkeit der Richtlinie (EU) 

2019/1937 im Sinne der vorliegenden Richtlinie auf Meldungen von Verstößen gegen 

die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der vorliegenden Richtlinie und auf 

den Schutz von Personen, die solche Verstöße melden, in der Richtlinie (EU) 2019/1937 

widerspiegeln. Der Anhang der Richtlinie (EU) 2019/1937 sollte daher entsprechend 

geändert werden. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass diese Änderung 

in ihren gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1937 erlassenen Umsetzungsmaßnahmen 

berücksichtigt wird.  
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(95) Um festzulegen, welche Informationen Unternehmen, die keinen Berichtspflichten nach 

den Bestimmungen über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen gemäß der 

Richtlinie 2013/34/EU unterliegen, zu den unter diese Richtlinie fallenden 

Angelegenheiten übermitteln sollten, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von 

Rechtsakten gemäß Artikel 290 AEUV übertragen werden, um zusätzliche Vorschriften 

über den Inhalt und die Kriterien einer solchen Berichterstattung festzulegen, in denen die 

Informationen zur Beschreibung der Sorgfaltspflicht, zu tatsächlichen und potenziellen 

Auswirkungen und zu diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen verankert sind. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die 

mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung50 niedergelegt wurden. Um insbesondere für 

eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
50 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(96) Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollten die Rechtsvorschriften der Union zum 

Datenschutz eingehalten sowie das Recht auf Schutz des Privatlebens und 

personenbezogener Daten gemäß Artikel 7 und 8 der Charta gewahrt werden. Jede 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt im Einklang 

mit der Verordnung (EU) 2016/679 ▌, einschließlich der Anforderungen an 

Zweckbindung, Datenminimierung und Speicherbegrenzung. 

(97) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates52 angehört und 

hat am 17. März 2022 eine Stellungnahme abgegeben. 

▌ 

                                                 
52 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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(98) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig über die 

Umsetzung dieser Richtlinie und ihre Wirksamkeit bezüglich der Erreichung der darin 

festgelegten Ziele, insbesondere bei der Bekämpfung negativer Auswirkungen, Bericht 

erstatten. Der erste Bericht sollte sich unter anderem auf die Auswirkungen dieser 

Richtlinie auf KMU und auf ihren Geltungsbereich hinsichtlich der unter diese 

Richtlinie fallenden Unternehmen erstrecken, ob die Begriffsbestimmung der 

„Aktivitätskette“ überarbeitet werden muss, ob der Anhang dieser Richtlinie geändert 

werden muss und die Liste der einschlägigen internationalen Übereinkommen, auf die in 

dieser Richtlinie Bezug genommen wird, geändert werden sollte, insbesondere angesichts 

internationaler Entwicklungen, ob die Vorschriften über die Bekämpfung des 

Klimawandels und über die Befugnisse der Aufsichtsbehörden in Bezug auf diese 

Vorschriften überarbeitet werden müssen, wie wirksam die auf nationaler Ebene 

eingerichteten Durchsetzungsmechanismen, die Sanktionen und die Vorschriften über 

die zivilrechtliche Haftung sind und ob Änderungen des Harmonisierungsgrads dieser 

Richtlinie erforderlich sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen im 

Binnenmarkt sicherzustellen. Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und 

dem Rat zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Inkrafttreten dieser Richtlinie, 

spätestens jedoch zwei Jahre nach diesem Datum, auch einen Bericht dazu vorlegen, ob 

zusätzliche, auf beaufsichtigte Finanzunternehmen zugeschnittene Sorgfaltspflichten im 

Bereich der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Erbringung von Finanzdienstleistungen 

und Anlagetätigkeiten notwendig sind, und die Optionen für solche Sorgfaltspflichten 

und ihre Auswirkungen im Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie aufzeigen, wobei 

andere Gesetzgebungsakte der Union, die für beaufsichtigte Finanzunternehmen gelten, 

zu berücksichtigen sind. Diesem Bericht sollte gegebenenfalls ein 

Gesetzgebungsvorschlag beigefügt werden. 
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(99) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich das Potenzial des Binnenmarkts besser 

auszuschöpfen, um zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft beizutragen, und die 

nachhaltige Entwicklung durch Verhinderung und Minderung tatsächlicher oder 

potenzieller negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt in den 

Aktivitätsketten von Unternehmen zu unterstützen, von den Mitgliedstaaten ▌nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der 

Wirkungen der Maßnahme, insbesondere der Tatsache, dass die Probleme und Ursachen 

dieser Probleme, die Gegenstand dieser Richtlinie sind, eine transnationale Dimension 

haben, da viele Unternehmen unionsweit oder weltweit tätig sind und sich ihre 

Wertschöpfungsketten auf andere Mitgliedstaaten und Drittländer erstrecken und die 

Maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten möglicherweise unwirksam sind und zu einer 

Fragmentierung des Binnenmarkts führen, auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus. 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Diese Richtlinie enthält Vorschriften über 

a) ▌ die Verpflichtungen von Unternehmen in Bezug auf tatsächliche und potenzielle 

negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt im Zusammenhang 

mit ihrer eigenen Geschäftstätigkeit, der Geschäftstätigkeit ihrer 

Tochterunternehmen und der Geschäftstätigkeit, die von ihren Geschäftspartnern in 

den Aktivitätsketten dieser Unternehmen ausgeführt wird, 

b) ▌ die Haftung für Verstöße gegen die unter Buchstabe a genannten Pflichten und 

c) die Verpflichtung für Unternehmen zur Annahme und Umsetzung eines 

Übergangsplans zur Minderung der Folgen des Klimawandels, mit dem die 

Vereinbarkeit des Geschäftsmodells und der Strategie des Unternehmens mit dem 

Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und mit der Begrenzung der 

Erderwärmung auf 1,5 °C gemäß dem Übereinkommen von Paris nach besten 

Kräften gewährleistet werden soll. 

▌ 
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(2) Diese Richtlinie darf nicht als Rechtfertigung für eine Senkung des in den 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten oder in zum Zeitpunkt der Annahme dieser 

Richtlinie geltenden Tarifverträgen vorgesehenen Niveaus des Schutzes der 

Menschenrechte, Beschäftigungs- und sozialen Rechte oder des Umwelt- oder 

Klimaschutzes dienen. 

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die Verpflichtungen in den Bereichen Menschenrechte, 

Beschäftigungs- und soziale Rechte, Umweltschutz und Klimawandel, die sich aus 

anderen Rechtsakten der Union ergeben. Steht eine Bestimmung dieser Richtlinie im 

Widerspruch zu einer Bestimmung eines anderen Gesetzgebungsakts der Union, mit dem 

dieselben Ziele verfolgt und weitergehende oder spezifischere Verpflichtungen vorgesehen 

werden, so ist die Bestimmung dieses anderen Gesetzgebungsakts der Union maßgebend 

und finden auf diese spezifischen Verpflichtungen Anwendung. 
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Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften eines 

Mitgliedstaats gegründet wurden und eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Das Unternehmen hatte im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss 

angenommen wurde oder hätte angenommen werden müssen, im Durchschnitt 

mehr als 1 000 Beschäftigte und erzielte einen weltweiten Nettoumsatz von mehr als 

450 000 000 EUR; 

b) das Unternehmen erreichte die unter Buchstabe a genannten Schwellenwerte nicht, 

ist jedoch die oberste Muttergesellschaft einer Gruppe, die die Schwellenwerte im 

letzten Geschäftsjahr, für das ein konsolidierter Jahresabschluss angenommen wurde 

oder hätte angenommen werden müssen, erreicht hat; 
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c) das Unternehmen hat in der Union Franchise- oder Lizenzvereinbarungen gegen 

Lizenzgebühren mit unabhängigen Drittunternehmen geschlossen oder ist die 

oberste Muttergesellschaft einer Gruppe, die solche Vereinbarungen geschlossen 

hat, sofern diese Vereinbarungen eine gemeinsame Identität, ein gemeinsames 

Geschäftskonzept und die Anwendung einheitlicher Geschäftsmethoden 

gewährleisten und sich diese Lizenzgebühren im letzten Geschäftsjahr, für das ein 

Jahresabschluss angenommen wurde oder hätte angenommen werden müssen, auf 

mehr als 22 500 000 EUR beliefen, und sofern das Unternehmen im letzten 

Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss angenommen wurde oder hätte 

angenommen werden müssen, einen weltweiten Nettoumsatz von mehr als 

80 000 000 EUR erzielt hat oder die oberste Muttergesellschaft einer Gruppe ist, 

die im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss angenommen wurde oder 

hätte angenommen werden müssen, einen weltweiten Nettoumsatz von mehr als 

80 000 000 EUR erzielt hat; 
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▌ 

(2) Diese Richtlinie gilt zudem für Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften eines 

Drittlandes gegründet wurden und eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr vor dem letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von mehr als 450 000 000 EUR in der Union; 

b) das Unternehmen erreichte den unter Buchstabe a genannten Schwellenwert 

nicht, ist jedoch die oberste Muttergesellschaft einer Gruppe, die im Geschäftsjahr 

vor dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr diesen Schwellenwert auf 

konsolidierter Basis erreicht hat; 

c) das Unternehmen ist die oberste Muttergesellschaft einer Gruppe, die in der Union 

Franchise- oder Lizenzvereinbarungen gegen Lizenzgebühren mit unabhängigen 

Drittunternehmen geschlossen hat, sofern diese Vereinbarungen eine gemeinsame 

Identität, ein gemeinsames Geschäftskonzept und die Anwendung einheitlicher 

Geschäftsmethoden gewährleisten und sich diese Lizenzgebühren in der Union im 

Geschäftsjahr vor dem letzten Geschäftsjahr auf mehr als 22 500 000 EUR 

beliefen und sofern das Unternehmen im Geschäftsjahr vor dem letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von mehr als 80 000 000 EUR 

in der Union erzielt hat oder die oberste Muttergesellschaft einer Gruppe ist, die im 

Geschäftsjahr vor dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz 

von mehr als 80 000 000 EUR in der Union erzielt hat; 
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(3) Besteht die Haupttätigkeit der obersten Muttergesellschaft im Halten von Anteilen an 

operativen Tochterunternehmen und beteiligt sie sich nicht an managementspezifischen, 

betrieblichen oder finanziellen Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Gruppe oder 

eines oder mehrere ihrer Tochterunternehmen, so kann sie von der Erfüllung der 

Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie befreit werden. Diese Ausnahme gilt unter der 

Bedingung, dass eines der in der Union niedergelassenen Tochterunternehmen der 

obersten Muttergesellschaft zur Erfüllung der Verpflichtungen nach den Artikeln 6 bis 

16 und Artikel 22 im Namen der obersten Muttergesellschaft, einschließlich der 

Verpflichtungen der obersten Muttergesellschaft in Bezug auf die Tätigkeiten ihrer 

Tochterunternehmen, benannt ist. In einem solchen Fall werden dem benannten 

Tochterunternehmen alle erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt und alle 

rechtlichen Befugnisse erteilt, um diesen Verpflichtungen wirksam nachzukommen, 

insbesondere zur Gewährleistung, dass das benannte Tochterunternehmen von den 

Unternehmen der Gruppe die relevanten Informationen und Unterlagen erhält, um den 

Verpflichtungen der obersten Muttergesellschaft gemäß dieser Richtlinie 

nachzukommen. 

 Die oberste Muttergesellschaft beantragt die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte 

Ausnahme bei der zuständigen Aufsichtsbehörde im Einklang mit Artikel 24, damit 

beurteilt wird, ob die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind. Sind die Voraussetzungen erfüllt, so gewährt die zuständige 

Aufsichtsbehörde die Ausnahme. Gegebenenfalls unterrichtet diese Behörde die 

zuständige Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das benannte 

Tochterunternehmen niedergelassen ist, ordnungsgemäß über den Antrag und 

anschließend über ihre Entscheidung.  

 Die oberste Muttergesellschaft haftet weiterhin gemeinsam mit dem benannten 

Tochterunternehmen für die Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gemäß 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes. 
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(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in 

Vollzeitäquivalenten berechnet. Leiharbeitnehmer und andere Arbeitnehmer in 

atypischen Beschäftigungsverhältnissen werden – sofern sie die vom Gerichtshof der 

Europäischen Union aufgestellten Kriterien für die Feststellung der 

Arbeitnehmereigenschaft erfüllen – werden bei der Berechnung der Zahl der 

Beschäftigten so behandelt, als ob sie im Bezugszeitraum direkt vom Unternehmen 

eingestellte Mitarbeiter wären. 
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(5) Die vorliegende Richtlinie gilt nur für Unternehmen, die die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Bedingungen in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erfüllen. Die 

vorliegende Richtlinie gilt nicht mehr für Unternehmen im Sinne von Absatz 1 oder 2, 

wenn die in Absatz 1 oder 2 festgelegten Bedingungen nicht mehr in jedem der beiden 

letzten relevanten Geschäftsjahre erfüllt wurden. 

(6) In Bezug auf die in Absatz 1 genannten Unternehmen ist der Mitgliedstaat, in dem das 

Unternehmen seinen Sitz hat, für die Regelung der unter diese Richtlinie fallenden 

Angelegenheiten zuständig. 

(7) In Bezug auf ein Unternehmen gemäß Absatz 2 ist der Mitgliedstaat, in dem dieses 

Unternehmen eine Zweigstelle hat, für die Regelung der unter diese Richtlinie fallenden 

Angelegenheiten zuständig. Hat ein Unternehmen keine Zweigstelle in einem 

Mitgliedstaat oder hat es Zweigstellen in verschiedenen Mitgliedstaaten, so ist für die 

Regelung der unter diese Richtlinie fallenden Angelegenheiten der Mitgliedstaat 

zuständig, in dem dieses Unternehmen in dem Geschäftsjahr, das dem letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahr vorausgeht, den höchsten Nettoumsatz in der Union 

erzielt hat. 
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(8) Diese Richtlinie gilt nicht für AIF im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates53 oder für 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne von Artikel 1 

Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates54. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen  

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Unternehmen“ Folgendes: 

i) eine juristische Person, die als eine der in den Anhängen I und II der 

Richtlinie 2013/34/EU aufgeführten Rechtsformen gegründet wurde; 

                                                 
53 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 

über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 
2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 
Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

54 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 
17.11.2009, S. 32). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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ii) eine juristische Person, die nach dem Recht eines Drittlandes als eine 

Rechtsform gegründet wurde, die mit den in den Anhängen I und II der 

▌Richtlinie 2013/34/EU aufgeführten Rechtsformen vergleichbar ist; 

▌ 

iii) ein beaufsichtigtes Finanzunternehmen, bei dem es sich unabhängig von seiner 

Rechtsform um Folgendes handelt: 

- ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates56; 

- eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates57; 

                                                 
56 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

57 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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- ein Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne von Artikel 4 

Nummer 1 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU, einschließlich 

Verwalter von Europäischen Risikokapitalfonds (EuVECA) gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates59, Verwalter von Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum 

(EuSEF) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates60 und Verwalter Europäischer langfristiger 

Investmentfonds (ELTIF) gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 des 

Europäischen Parlaments und des Rates61; 

                                                 
59 Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 1). 
60 Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (ABl. L 115 vom 
25.4.2013, S. 18). 

61 Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2015 über europäische langfristige Investmentfonds (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 98). 
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- eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 

Buchstabe b der Richtlinie 2009/65/EG; 

- ein Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 1 der 

Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates63; 

- ein Rückversicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 4 

der Richtlinie 2009/138/EG; 

                                                 
63 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 
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- eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung, die nach Artikel 2 

der Richtlinie (EU) 2016/2341 in deren Anwendungsbereich fällt, es sei 

denn, ein Mitgliedstaat hat nach Artikel 5 der genannten Richtlinie 

beschlossen, diese auf die betreffenden Einrichtungen nicht oder nur 

teilweise anzuwenden; 

▌ 

- eine zentrale Gegenpartei im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates67; 

                                                 
67 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 

2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 
vom 27.7.2012, S. 1). 
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- einen Zentralverwahrer im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates68; 

- eine Zweckgesellschaft für Versicherungen oder Rückversicherungen, 

die gemäß Artikel 211 der Richtlinie 2009/138/EG zugelassen wurde; 

- eine „Verbriefungszweckgesellschaft“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 

der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des 

Rates69; 

                                                 
68 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 
Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 
2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

69 Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur 
Schaffung eines europäischen spezifischen Rahmens für eine einfache, transparente und 
standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 
2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 
L 347 vom 28.12.2017, S. 35). 
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- eine Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 20 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, eine 

Versicherungsholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 

Buchstabe f der Richtlinie 2009/138/EG oder eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 

Buchstabe h der Richtlinie 2009/138/EG, die Teil einer 

Versicherungsgruppe ist, die der Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 der 

genannten Richtlinie unterliegt, und die nicht gemäß Artikel 214 

Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG von der Gruppenaufsicht 

ausgenommen ist; 

- ein Zahlungsinstitut im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d der 

Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates70; 

                                                 
70 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35). 
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- ein E-Geld-Institut im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 

2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates71; 

- einen „Schwarmfinanzierungsdienstleister“ im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen 

Parlaments und des Rates72; 

- einen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 

Absatz 1 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen 

Parlaments und des Rates73, der eine oder mehrere Kryptowerte-

Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 16 der 

genannten Verordnung erbringt; 

▌ 

                                                 
71 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

72 Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 
2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. 
L 347 vom 20.10.2020, S. 1). 

73  Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 
2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 
2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 
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b) „negative Auswirkungen auf die Umwelt“ nachteilige Auswirkungen auf die 

Umwelt, die sich aus einem Verstoß gegen die Verbote und Verpflichtungen nach 

Anhang I Teil I Abschnitt 1 Nummern 15 und 16 und Teil II des Anhangs dieser 

Richtlinie ergeben, wobei die nationalen Rechtsvorschriften, die mit den 

Bestimmungen der darin aufgeführten Instrumente zusammenhängen, zu 

berücksichtigen sind; 

c) „negative Auswirkungen auf die Menschenrechte“ ▌Auswirkungen auf ▌Personen, 

die sich aus Folgendem ergeben: 

i) einer Verletzung eines der in Teil I Abschnitt 1 des Anhangs dieser 

Richtlinie aufgeführten Menschenrechte, da diese Menschenrechte in den in 

Teil I Abschnitt 2 des Anhangs dieser Richtlinie genannten internationalen 

Instrumenten verankert sind; 

ii) einer Verletzung eines Menschenrechts, das nicht in Teil I Abschnitt 1 des 

Anhangs dieser Richtlinie aufgeführt, aber in den in Teil I Abschnitt 2 des 

Anhangs dieser Richtlinie verankert ist, sofern 

- das Menschenrecht durch ein Unternehmen oder eine juristische 

Person verletzt werden kann, 
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- die Menschenrechtsverletzung unmittelbar ein rechtliches Interesse, 

das durch die in Teil I Abschnitt 2 des Anhangs dieser Richtlinie 

aufgeführten Menschenrechtsinstrumente geschützt ist, beeinträchtigt 

und 

- das Unternehmen das Risiko einer Beeinträchtigung des 

Menschenrechts – unter Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalls, einschließlich der Art und des Umfangs der 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seiner Aktivitätskette, der 

Besonderheiten des Wirtschaftszweigs sowie der geografischen und 

operativen Rahmenbedingungen – nach vernünftigem Ermessen hätte 

vorhersehen können; 

d) „negative Auswirkungen“ nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt oder die 

Menschenrechte; 

e) „Tochterunternehmen“ eine juristische Person im Sinne von Artikel 2 Nummer 10 

der Richtlinie 2013/34/EU und eine juristische Person, über die die Tätigkeit eines 

„kontrollierten Unternehmens“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f der 

Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates74 ausgeübt wird; 

▌ 

                                                 
74 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 

2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über 
Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, 
und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 
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f) „Geschäftspartner“ eine Einrichtung, 

i) mit der das Unternehmen eine Geschäftsvereinbarung über die Tätigkeiten, 

Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens geschlossen hat oder für 

die das Unternehmen im Einklang mit Buchstabe g Dienstleistungen erbringt 

(„direkter Geschäftspartner“), oder 

ii) die kein direkter Geschäftspartner ist, die jedoch mit den Tätigkeiten, 

Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens zusammenhängende 

Geschäftstätigkeiten ausübt („indirekter Geschäftspartner“); 

▌ 

g) „Aktivitätskette“ 

i) Tätigkeiten der vorgelagerten Geschäftspartner eines Unternehmens im 

Zusammenhang mit der Produktion von Waren oder der Erbringung von 

Dienstleistungen durch dieses Unternehmen, einschließlich der 

Entwicklung, Gewinnung, Beschaffung, Herstellung, Beförderung, 

Lagerung und Lieferung von Rohstoffen, Produkten oder Teilen von 

Produkten und der Entwicklung des Produkts oder der Dienstleistung, und 
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ii) die Tätigkeiten der nachgelagerten Geschäftspartner eines Unternehmens im 

Zusammenhang mit dem Vertrieb, der Beförderung und der Lagerung eines 

Produkts dieses Unternehmens, sofern die Geschäftspartner diese 

Tätigkeiten für das Unternehmen oder im Namen des Unternehmens 

ausüben; davon ausgenommen ist der Vertrieb, die Beförderung, die 

Lagerung des Produkts, das Ausfuhrkontrollen gemäß der Verordnung (EU) 

2021/821 oder Ausfuhrkontrollen in Bezug auf Waffen, Munition oder 

Kriegsmaterial unterliegt, sobald die Ausfuhr des Produkts genehmigt 

wurde; 

h) „Überprüfung durch unabhängige Dritte“ die Überprüfung der Einhaltung der sich 

aus dieser Richtlinie ergebenden Menschenrechts- und Umweltanforderungen seitens 

eines Unternehmens oder Teilen seiner Aktivitätskette durch einen objektiven und 

von dem Unternehmen völlig unabhängigen Sachverständigen, der frei von 

Interessenkonflikten und externer Einflussnahme ist, je nach Art der negativen 

Auswirkungen Erfahrung und Kompetenz in Umwelt- oder Menschenrechtsfragen 

besitzt und hinsichtlich der Qualität und Zuverlässigkeit der Überprüfung 

rechenschaftspflichtig ist; 
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i) „KMU“ Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen unabhängig von 

ihrer Rechtsform, die nicht Teil einer großen Gruppe sind, gemäß den Definitionen 

in Artikel 3 Absätze 1, 2, 3 und 7 der Richtlinie 2013/34/EU; 

j) „Industrieinitiative bzw. Multi-Stakeholder-Initiative“ eine Kombination von 

freiwilligen Verfahren, Instrumenten und Mechanismen zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten ▌, die von Regierungen, Industrieverbänden, interessierten 

Organisationen, einschließlich Organisationen der Zivilgesellschaft, oder 

Gruppierungen bzw. Kombinationen davon, an denen sich Unternehmen beteiligen 

können, um die Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu unterstützen, entwickelt und 

überwacht werden; 

k) „Bevollmächtigter“ eine in der Union ansässige oder niedergelassene natürliche oder 

juristische Person, die von einem Unternehmen im Sinne von Buchstabe a Ziffer ii 

beauftragt ist, in Bezug auf die Erfüllung der aus dieser Richtlinie resultierenden 

Verpflichtungen dieses Unternehmens in dessen Namen zu handeln; 
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l) „schwerwiegende negative Auswirkungen“ negative Auswirkungen, die aufgrund 

ihrer Art, wie etwa Auswirkungen, die das Leben, die Gesundheit oder die Freiheit 

von Menschen schädigen, oder aufgrund ihrer Größe, ihrer Tragweite oder ihres 

irreversiblen Charakters unter Berücksichtigung ihrer Schwere, einschließlich der 

Anzahl von Personen, die betroffen sind oder sein können, des Ausmaßes, in dem 

die Umwelt geschädigt oder anderweitig beeinträchtigt wird oder werden kann, 

ihrer Unumkehrbarkeit und der Grenzen der Möglichkeiten, die betroffenen 

Personen oder die Umwelt innerhalb eines angemessenen Zeitraums wieder in 

eine Situation oder einen Zustand zu versetzen, die der Situation bzw. der dem 

Zustand vor den Auswirkungen entspricht, besonders gravierend sind; 

m) „Nettoumsatz“ 

i) die „Nettoumsatzerlöse“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 

2013/34/EU oder 
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ii) Umsatzerlöse gemäß der Definition durch die bzw. im Sinne der 

Rechnungslegungsgrundsätze, auf deren Grundlage die Abschlüsse des 

Unternehmens erstellt werden, wenn das Unternehmen auf der Grundlage der 

Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates75 

angenommene internationale Rechnungslegungsstandards anwendet oder ein 

Unternehmen im Sinne von Buchstabe a Ziffer ii ist; 

n) „Interessenträger“ die Beschäftigten des Unternehmens, die Beschäftigten seiner 

Tochterunternehmen, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter, Verbraucher 

sowie andere Einzelpersonen, Gruppen, Gemeinschaften oder Einrichtungen, deren 

Rechte oder Interessen durch die Produkte, Dienstleistungen und 

Geschäftstätigkeiten dieses Unternehmens, seiner Tochterunternehmen und seiner 

Geschäftspartner beeinträchtigt werden oder beeinträchtigt werden könnten, 

einschließlich der Beschäftigten, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter der 

Geschäftspartner des Unternehmens, nationaler Menschenrechts- und 

Umweltorganisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft, deren Zwecke den 

Schutz der Umwelt umfassen, und der rechtmäßigen Vertreter dieser Personen, 

Gruppen, Gemeinschaften oder Einrichtungen; 

▌ 

                                                 
75 Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 

2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 
vom 11.9.2002, S. 1). 
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o) „geeignete Maßnahmen“ Maßnahmen, mit denen die Ziele der Sorgfaltspflicht 

erreicht werden können, indem die negativen Auswirkungen in einer Weise 

angegangen werden, die angemessen ist und dem Schweregrad und der 

Wahrscheinlichkeit der negativen Auswirkungen entspricht, und die dem 

Unternehmen nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung stehen, wobei den 

Umständen des Einzelfalls, einschließlich der Art und des Umfangs der negativen 

Auswirkungen und relevanten Risikofaktoren, Rechnung getragen wird; 

p) „Geschäftsbeziehung“ die Beziehung eines Unternehmens zu einem 

Geschäftspartner; 

q) „Muttergesellschaft“ ein Unternehmen, das eines oder mehrere 

Tochterunternehmen kontrolliert; 

r) „oberste Muttergesellschaft“ eine Muttergesellschaft, die gemäß den in Artikel 22 

Absätze 1 bis 5 der Richtlinie 2013/34/EU genannten Kriterien direkt oder indirekt 

eines oder mehrere Tochterunternehmen kontrolliert und nicht von einem anderen 

Unternehmen kontrolliert wird; 
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s) „Unternehmensgruppe“ oder „Gruppe“ eine Muttergesellschaft und alle ihre 

Tochterunternehmen; 

t) „Abhilfe“ die Wiederherstellung der Situation oder des Zustands, in der/dem sich 

die betroffene Person/die betroffenen Personen, die Gemeinschaften oder die 

Umwelt ohne eingetretene tatsächliche negative Auswirkungen befunden hätten, 

und die bzw. der in einem angemessenen Verhältnis zur Beteiligung des 

Unternehmens an den negativen Auswirkungen stehen muss, einschließlich einer 

finanziellen oder nichtfinanziellen Entschädigung, die das Unternehmen einer 

oder mehreren von den tatsächlichen negativen Auswirkungen betroffenen 

Personen bereitstellt, und soweit zutreffend die Erstattung jeglicher den Behörden 

durch die notwendigen Abhilfemaßnahmen entstandenen Kosten; 

u) „Risikofaktoren“ Tatsachen, Situationen oder Umstände, die den Schweregrad 

und die Wahrscheinlichkeit nachteiliger Auswirkungen betreffen, darunter 

Tatsachen, Situationen oder Umstände auf Unternehmensebene, die 

Geschäftstätigkeiten betreffende, geografische und kontextbezogene, auf die 

Produkte und Dienstleistungen bezogene sowie branchenspezifische Tatsachen, 

Situationen oder Umstände; 
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v) „Schweregrad negativer Auswirkungen“ das Ausmaß, die Tragweite oder den 

irreversiblen Charakter negativer Auswirkungen unter Berücksichtigung der 

Schwere negativer Auswirkungen, einschließlich der Anzahl der Personen, die 

betroffen sind oder betroffen sein können, des Ausmaßes, in dem die Umwelt 

geschädigt wird oder werden kann, der Unumkehrbarkeit der Auswirkungen und 

der Grenzen der Möglichkeiten, die betroffenen Personen oder die Umwelt 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums in eine Situation oder einen Zustand zu 

versetzen, die bzw. der der Situation oder dem Zustand vor der Auswirkung 

entspricht. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um den Anhang der vorliegenden Richtlinie dahin gehend zu ändern, 

a) dass Bezugnahmen auf Artikel von im Anhang dieser Richtlinie aufgeführten 

internationalen Instrumenten aufgenommen werden, die von allen 

Mitgliedstaaten ratifiziert wurden und in den Anwendungsbereich eines 

spezifischen Rechts, Verbots oder einer spezifischen Verpflichtung im 

Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und 

der Umwelt fallen; 

b) dass erforderlichenfalls Bezugnahmen auf im Anhang dieser Richtlinie 

aufgeführte internationale Instrumente im Hinblick auf ihre Änderung, 

Verdrängung oder Aufhebung geändert werden; 

c) entsprechend den Entwicklungen in den einschlägigen internationalen Foren 

in Bezug auf die in Teil 1 Abschnitt 2 des Anhangs dieser Richtlinie 

aufgeführten Instrumente: 

i) dass Bezugnahmen auf die aufgeführten Instrumente durch 

Bezugnahmen auf neue Instrumente, die denselben Gegenstand 

abdecken und von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurden, ersetzt 

werden oder 

ii) dass Bezugnahmen auf neue Instrumente, die denselben Gegenstand 

wie die aufgeführten und von allen Mitgliedstaaten ratifizierten 

Instrumente abdecken, hinzugefügt werden.  
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Artikel 4 

Grad der Harmonisierung 

(1) Unbeschadet des Artikels 1 Absätze 2 und 3 erlassen die Mitgliedstaaten in ihrem 

nationalen Recht auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet keine von Artikel 8 

Absätze 1 und 2, Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 1 abweichenden 

Bestimmungen zur Festlegung von Sorgfaltspflichten in den Bereichen Menschenrechte 

und Umweltschutz. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 werden die Mitgliedstaaten durch die vorliegende Richtlinie 

nicht daran gehindert, in ihrem nationalen Recht strengere Bestimmungen einzuführen, 

die von den in anderen Bestimmungen als Artikel 8 Absätze 1 und 2, Artikel 10 Absatz 1 

und Artikel 11 Absatz 1 festgelegten Bestimmungen abweichen, oder Bestimmungen 

einzuführen, die hinsichtlich ihres Ziels oder des abgedeckten Bereichs spezifischer 

sind, um ein anderes Niveau des Schutzes der Menschenrechte, Beschäftigungs- und 

sozialen Rechte, des Umwelt- oder des Klimaschutzes zu erreichen. 
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Artikel 5 

Sorgfaltspflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen die in den Artikeln 7 bis 16 

festgelegte risikobasierte Sorgfaltspflicht in den Bereichen Menschenrechte und Umwelt 

(„Sorgfaltspflicht“) durch folgende Maßnahmen erfüllen: 

a) Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in ihre Unternehmenspolitik und 

Risikomanagementsysteme nach Artikel 7; 

b) Ermittlung und Bewertung tatsächlicher oder potenzieller negativer Auswirkungen 

nach Artikel 8 und erforderlichenfalls Priorisierung tatsächlicher oder potenzieller 

negativer Auswirkungen nach Artikel 9; 

c) Verhinderung und Minderung potenzieller negativer Auswirkungen, Abstellung 

tatsächlicher negativer Auswirkungen und Minimierung ihres Ausmaßes nach den 

Artikeln 10 und 11; 

d) Leistung von Abhilfe für tatsächliche negative Auswirkungen nach Artikel 12; 
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e) sinnvolle Einbeziehung von Interessenträgern nach Artikel 13; 

f) Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Meldemechanismus und 

Beschwerdeverfahrens nach Artikel 14; 

g) Überwachung der Wirksamkeit ihrer Strategien und Maßnahmen zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht nach Artikel 15; 

h) öffentliche Kommunikation über die Sorgfaltspflicht nach Artikel 16. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen zum Zwecke der Sorgfaltspflicht 

berechtigt sind, Ressourcen und Informationen innerhalb ihrer jeweiligen 

Unternehmensgruppen sowie mit anderen juristischen Personen ▌auszutauschen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Geschäftspartner nicht verpflichtet sind, einem 

Unternehmen, das den sich aus der vorliegenden Richtlinie ergebenden Verpflichtungen 

nachkommt, Informationen offenzulegen, bei denen es sich um ein Geschäftsgeheimnis 

im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 handelt, unbeschadet 

der Offenlegung der Identität der direkten oder indirekten Geschäftspartner oder 

wesentlicher Informationen, die zur Ermittlung tatsächlicher oder potenzieller negativer 

Auswirkungen notwendig sind, wenn diese Informationen erforderlich und mit Blick auf 

die Einhaltung der Sorgfaltspflichten des Unternehmens hinreichend begründet sind. 

Dies lässt die Möglichkeit der Geschäftspartner unberührt, ihre Geschäftsgeheimnisse 

durch die in der Richtlinie (EU) 2016/943 festgelegten Mechanismen zu schützen. 

Geschäftspartner können nicht dazu verpflichtet werden, Verschlusssachen oder andere 

Informationen offenzulegen, durch deren Offenlegung wesentliche 

Sicherheitsinteressen eines Staates gefährdet würden. 

www.parlament.gv.at



 

 580 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben den Unternehmen vor, die Unterlagen über die 

Maßnahmen, die sie zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten ergriffen haben, 

einschließlich einschlägiger Belege, zum Nachweis der Einhaltung der 

Sorgfaltspflichten mindestens fünf Jahre lang ab dem Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem 

diese Unterlagen vorgelegt oder eingeholt wurden. 

Ist bei Ablauf der in Unterabsatz 1 genannten Aufbewahrungsfrist ein Gerichts- oder 

Verwaltungsverfahren nach der vorliegenden Richtlinie anhängig, so verlängert sich die 

Aufbewahrungsfrist bis zum Abschluss der Angelegenheit. 

Artikel 6 

Unterstützung auf Gruppenebene bei der Erfüllung der Sorgfaltspflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Muttergesellschaften, die in den 

Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie fallen, die in den Artikeln 7 bis 11 und 

Artikel 22 genannten Verpflichtungen im Namen von Unternehmen, bei denen es sich 

um Tochterunternehmen dieser Muttergesellschaften handelt und die in den 

Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie fallen, erfüllen können, wenn so eine 

wirksame Einhaltung sichergestellt wird. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass die 

Tochterunternehmen der Ausübung der Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach 

Artikel 25 und der zivilrechtlichen Haftung nach Artikel 29 unterliegen. 
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(2) Für die Erfüllung der in den Artikeln 7 bis 16 festgelegten Sorgfaltspflichten durch eine 

Muttergesellschaft gemäß Absatz 1 gelten alle folgenden Voraussetzungen: 

a) Das Tochterunternehmen und die Muttergesellschaft stellen einander alle 

erforderlichen Informationen zur Verfügung und arbeiten zusammen, um die sich 

aus der vorliegenden Richtlinie ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen; 

b) das Tochterunternehmen hält sich an die entsprechend angepasste Strategie seiner 

Muttergesellschaft zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht, damit die in Artikel 7 

Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf das Tochterunternehmen 

erfüllt werden; 

c) das Tochterunternehmen nimmt die Sorgfaltspflicht im Einklang mit Artikel 7 in 

alle Bereiche seiner Unternehmenspolitik und Risikomanagementsysteme auf, 

wobei klar beschrieben wird, welche Verpflichtungen die Muttergesellschaft 

erfüllen muss, und teilt dies erforderlichenfalls den betroffenen Interessenträgern 

mit; 
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d) das Tochterunternehmen ergreift erforderlichenfalls weiterhin geeignete 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 10 und 11 und erfüllt weiterhin seine 

Verpflichtungen gemäß den Artikeln 12 und 13; 

e) erforderlichenfalls holt das Tochterunternehmen vertragliche Zusicherungen von 

einem direkten Geschäftspartner gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b oder 

Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c bzw. von einem indirekten Geschäftspartner 

gemäß Artikel 10 Absatz 4 oder Artikel 11 Absatz 5 ein und setzt die 

Geschäftsbeziehung gemäß Artikel 10 Absatz 6 oder Artikel 11 Absatz 7 

vorübergehend aus oder beendet diese Geschäftsbeziehung. 

(3) Erfüllt die Muttergesellschaft im Einklang mit Artikel 1 des vorliegenden Artikels die 

Verpflichtungen nach Artikel 22 im Namen des Tochterunternehmens, so muss das 

Tochterunternehmen die in Artikel 22 festgelegten Verpflichtungen im Einklang mit 

dem Plan der Muttergesellschaft zur Minderung der Folgen des Klimawandels erfüllen, 

der entsprechend an sein Geschäftsmodell und seine Geschäftsstrategie angepasst wird. 
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Artikel 7 

Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in die Unternehmenspolitik und die Risikomanagementsysteme 

des Unternehmens 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen die Sorgfaltspflicht in alle 

einschlägigen Bereiche ihrer Unternehmenspolitik und Risikomanagementsysteme 

einbeziehen und über eine Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht verfügen, mit der 

eine risikobasierte Sorgfaltspflicht sichergestellt wird. 

▌ 

(2) Die in Absatz 1 genannte Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht wird nach 

vorheriger Konsultation der Beschäftigten des Unternehmens und ihrer Vertreter 

ausgearbeitet und umfasst alle folgenden Elemente: 

a) eine Beschreibung des Ansatzes, den das Unternehmen – auch langfristig – 

hinsichtlich der Sorgfaltspflicht verfolgt, 

b) einen Verhaltenskodex, in dem die Regeln und Grundsätze beschrieben werden, 

die im gesamten Unternehmen und seinen Tochterunternehmen sowie seinen 

direkten oder indirekten Geschäftspartnern gemäß Artikel 10 Absatz 2 

Buchstabe b, Artikel 10 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c oder Artikel 11 

Absatz 5 einzuhalten sind, und 

www.parlament.gv.at



 

 584 

c) eine Beschreibung der Verfahren zur Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in alle 

einschlägigen Bereiche der Unternehmenspolitik und zur Umsetzung der 

Sorgfaltspflicht, einschließlich der Maßnahmen zur Überprüfung der Einhaltung 

des in Buchstabe b genannten Verhaltenskodexes und zur Ausweitung der 

Anwendung dieses Kodexes auf Geschäftspartner. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen ihre Strategien zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht unverzüglich aktualisieren, sobald eine wesentliche Änderung eintritt, 

und diese Strategien mindestens alle 24 Monate überprüfen und erforderlichenfalls 

aktualisieren. 

Zu den in Unterabsatz 1 genannten Zwecken berücksichtigen die Unternehmen die 

bereits gemäß Artikel 8 ermittelten negativen Auswirkungen sowie die geeigneten 

Maßnahmen, die gemäß den Artikeln 10 und 11 ergriffen wurden, um diese negativen 

Auswirkungen anzugehen, und die Ergebnisse der gemäß Artikel 15 durchgeführten 

Bewertungen. 

▌ 
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Artikel 8 

Ermittlung und Bewertung tatsächlicher und potenzieller negativer Auswirkungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, 

um gemäß dem vorliegenden Artikel tatsächliche und potenzielle negative Auswirkungen 

▌zu ermitteln und zu bewerten, die sich aus ihrer eigenen Geschäftstätigkeit und der ihrer 

Tochterunternehmen und – sofern sie mit ihren Aktivitätsketten in Verbindung stehen – 

der ihrer Geschäftspartner ergeben. 

(2) Im Rahmen der in Absatz 1 niedergelegten Verpflichtung ergreifen die Unternehmen 

unter Berücksichtigung relevanter Risikofaktoren geeignete Maßnahmen, um 

a) ihre eigene Geschäftstätigkeit und der ihrer Tochterunternehmen und – sofern 

sie mit ihren Aktivitätsketten in Verbindung stehen – der ihrer Geschäftspartner 

zu erfassen, um allgemeine Bereiche zu ermitteln, in denen negative 

Auswirkungen am wahrscheinlichsten oder am schwerwiegendsten sind; 

b) auf der Grundlage der Ergebnisse der unter Buchstabe a genannten Erfassung 

eine eingehende Bewertung ihrer eigenen Geschäftstätigkeit und der ihrer 

Tochterunternehmen und – sofern sie mit ihren Aktivitätsketten in Verbindung 

stehen – der ihrer Geschäftspartner in den Gebieten vorzunehmen, in denen die 

negativen Auswirkungen als am wahrscheinlichsten oder am 

schwerwiegendsten eingestuft wurden. 
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▌ 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen für die Zwecke der Ermittlung 

und Bewertung der in Absatz 1 genannten negativen Auswirkungen, soweit erforderlich 

auf der Grundlage quantitativer und qualitativer Informationen, berechtigt sind, auf 

angemessene Ressourcen zurückzugreifen, einschließlich unabhängiger Berichte und 

Informationen, die im Rahmen des Meldemechanismus und des Beschwerdeverfahrens 

nach Artikel 14 gesammelt werden. ▌ 

(4) Können die für die in Absatz 2 Buchstabe b genannte eingehende Bewertung 

erforderlichen Informationen von Geschäftspartnern auf verschiedenen Ebenen der 

Aktivitätskette eingeholt werden, so muss das Unternehmen diese Informationen, sofern 

angemessen, vorrangig direkt von den Geschäftspartnern anfordern, bei denen die 

negativen Auswirkungen am wahrscheinlichsten auftreten. 
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Artikel 9 

Priorisierung der ermittelten tatsächlichen und potenziellen negativen Auswirkungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen bei der Erfüllung der in Artikel 10 

oder 11 festgelegten Verpflichtungen den gemäß Artikel 8 ermittelten negativen 

Auswirkungen Priorität einräumen, wenn es nicht möglich ist, alle ermittelten negativen 

Auswirkungen gleichzeitig in vollem Umfang zu verhindern, zu mindern, abzustellen 

oder zu minimieren. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Priorisierung erfolgt auf der Grundlage ihrer Schwere und 

Wahrscheinlichkeit. 

(3) Sobald die schwerwiegendsten und wahrscheinlichsten negativen Auswirkungen gemäß 

den Artikeln 10 und 11 innerhalb einer angemessenen Frist angegangen wurden, muss 

das Unternehmen die weniger schwerwiegenden und weniger wahrscheinlichen 

negativen Auswirkungen angehen. 
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Artikel 10 

Verhinderung potenzieller negativer Auswirkungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, 

um potenzielle negative Auswirkungen▌, die nach Artikel 8 ▌ermittelt wurden oder hätten 

ermittelt werden müssen, im Einklang mit Artikel 9 und dem vorliegenden Artikel zu 

verhindern oder, falls sie nicht oder nicht unmittelbar verhindert werden können, 

angemessen zu mindern. 

Bei der Festlegung der in Unterabsatz 1 genannten geeigneten Maßnahmen wird 

Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) ob die potenziellen negativen Auswirkungen lediglich vom Unternehmen 

verursacht werden können, ob sie vom Unternehmen gemeinsam mit einem 

Tochterunternehmen oder einem Geschäftspartner durch Handlungen oder 

Unterlassungen verursacht werden können oder ob sie lediglich von einem 

Geschäftspartner des Unternehmens in der Aktivitätskette verursacht werden 

können; 

b) ob die potenziellen negativen Auswirkungen im Zuge der Geschäftstätigkeit eines 

Tochterunternehmens, eines direkten Geschäftspartners oder eines indirekten 

Geschäftspartners eintreten können; und 
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c) ob das Unternehmen in der Lage ist, Einfluss auf den Geschäftspartner zu 

nehmen, der die potenziellen negativen Auswirkungen allein oder gemeinsam mit 

anderen verursachen kann. 

(2) Die Unternehmen sind verpflichtet, erforderlichenfalls die folgenden geeigneten 

Maßnahmen zu ergreifen: 

a) unverzügliche Entwicklung und Umsetzung eines Präventionsaktionsplans mit 

angemessenen und klar festgelegten Zeitplänen für die Umsetzung geeigneter 

Maßnahmen und mit qualitativen wie quantitativen Indikatoren für die Messung der 

Verbesserung, falls dies aufgrund der Art oder Komplexität der für die Verhinderung 

erforderlichen Maßnahmen notwendig ist; die Unternehmen können ihre 

Aktionspläne in Zusammenarbeit mit Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-

Initiativen entwickeln; der Präventionsaktionsplan wird an die Geschäftstätigkeit 

und die Aktivitätskette der Unternehmen angepasst; 

b) Einholung vertraglicher Zusicherungen eines direkten Geschäftspartners, dass er die 

Einhaltung des Verhaltenskodexes des Unternehmens und erforderlichenfalls eines 

Präventionsaktionsplans sicherstellt, auch durch Einholung entsprechender 

vertraglicher Zusicherungen von dessen Partnern, soweit deren Tätigkeiten Teil der 

Aktivitätskette des Unternehmens sind; werden solche vertraglichen Zusicherungen 

gemacht, so findet Absatz 5 Anwendung; 
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c) Tätigung der erforderlichen finanziellen oder nichtfinanziellen Investitionen bzw. 

Vornahme der erforderlichen Anpassungen oder Verbesserungen, etwa bei den 

Einrichtungen, Produktionsprozessen oder anderen operativen Prozessen und bei 

der Infrastruktur; 

d) Vornahme der erforderlichen Anpassungen oder Verbesserungen des eigenen 

Geschäftsplans, der Gesamtstrategien und Geschäftstätigkeit des Unternehmens, 

einschließlich der Beschaffungs-, Entwurfs- und Vertriebspraxis; 

e) Leistung gezielter und angemessener Unterstützung für ein KMU, das ein 

Geschäftspartner des Unternehmens ist, indem unter anderem der Zugang zu 

Kapazitätsaufbau, Schulungen oder die Modernisierung von 

Managementsystemen bereitgestellt bzw. ermöglicht werden, sofern dies angesichts 

der Ressourcen, des Wissens und der Beschränkungen des KMU erforderlich ist, 

und indem gezielte und angemessene finanzielle Unterstützung geleistet wird, 

beispielsweise durch direkte Finanzierung, zinsgünstige Darlehen, Garantien für 

die fortgesetzte Beschaffung und Mitwirkung bei der Sicherstellung von 

Finanzierung, sofern durch die Einhaltung des Verhaltenskodexes oder des 

Präventionsaktionsplans die Tragfähigkeit des KMU gefährdet würde; 
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f) Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen im Einklang mit dem Unionsrecht, 

einschließlich des Wettbewerbsrechts, auch um erforderlichenfalls die Fähigkeit des 

Unternehmens zu verbessern, die negativen Auswirkungen zu verhindern oder zu 

mindern, insbesondere wenn keine andere Maßnahme geeignet oder wirksam ist. 

▌ 

(3) Unternehmen können erforderlichenfalls neben den in Absatz 2 aufgeführten 

Maßnahmen zusätzliche geeignete Maßnahmen ergreifen, etwa die Verständigung mit 

einem Geschäftspartner hinsichtlich der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf 

die Verhinderung und Minderung der potenziellen negativen Auswirkungen oder die 

Bereitstellung oder Ermöglichung des Zugangs zu Kapazitätsaufbau, Beratung, 

administrativer und finanzieller Unterstützung, etwa Darlehen oder Finanzierung, 

wobei die Ressourcen, das Wissen und die Beschränkungen des Geschäftspartners zu 

berücksichtigen sind. 

(4) Im Hinblick auf potenzielle negative Auswirkungen▌, die durch die in Absatz 2 

aufgeführten geeigneten Maßnahmen nicht verhindert oder angemessen gemindert werden 

konnten, kann das Unternehmen vertragliche Zusicherungen von einem indirekten 

Geschäftspartner einholen, um die Einhaltung des Verhaltenskodexes des Unternehmens 

oder eines Präventionsaktionsplans zu erreichen. Werden solche vertraglichen 

Zusicherungen gemacht, so findet Absatz 5 Anwendung; 
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(5) Die in Absatz 2 Buchstabe b und in Absatz 4 genannten vertraglichen Zusicherungen oder 

der Vertrag müssen von geeigneten Maßnahmen zur Überprüfung der Einhaltung flankiert 

werden. Zur Überprüfung der Einhaltung kann das Unternehmen ▌eine Überprüfung durch 

unabhängige Dritte, einschließlich im Rahmen von Industrieinitiativen bzw. Multi-

Stakeholder-Initiativen, in Anspruch nehmen. 

Erteilt ein KMU vertragliche Zusicherungen oder wird ein Vertrag mit einem KMU 

geschlossen, so müssen die angewandten Bedingungen fair, angemessen und 

diskriminierungsfrei sein. Das Unternehmen muss ferner bewerten, ob die von einem 

KMU erteilten vertraglichen Zusicherungen von in Absatz 2 Buchstabe e genannten 

geeigneten Maßnahmen für KMU begleitet werden sollten. Werden Maßnahmen zur 

Überprüfung der Einhaltung in Bezug auf KMU durchgeführt, so trägt das Unternehmen 

die Kosten für die Überprüfung durch unabhängige Dritte. Wenn das KMU um 

Übernahme zumindest eines Teils der Kosten der Überprüfung durch unabhängige 

Dritte ersucht oder wenn das Unternehmen dem zustimmt, kann das KMU anderen 

Unternehmen die Ergebnisse einer solchen Überprüfung weitergeben. 
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(6) Im Hinblick auf die in Absatz 1 genannten potenziellen negativen Auswirkungen, die 

durch in den Absätzen 2, 4 und 5 festgelegte Maßnahmen nicht verhindert oder 

angemessen gemindert werden konnten, ist das Unternehmen verpflichtet, als letztes Mittel 

mit einem Geschäftspartner, von dem bzw. von dessen Aktivitätskette die Auswirkungen 

ausgehen, keine neuen Beziehungen mehr einzugehen bzw. bestehende Beziehungen nicht 

mehr auszubauen, und hat – wenn das für ihre Beziehungen maßgebende Recht dies 

vorsieht – als letztes Mittel folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

a) Es nimmt unverzüglich einen verstärkten Präventionsaktionsplan für die 

spezifischen negativen Auswirkungen an und setzt ihn um, indem die 

Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die betreffenden Tätigkeiten vorübergehend 

ausgesetzt werden und so der Druck seitens des Unternehmens genutzt oder erhöht 

wird, sofern berechtigterweise davon auszugehen ist, dass diese Bemühungen 

kurzfristig erfolgreich sein werden; der Aktionsplan enthält für die Annahme und 

Umsetzung aller darin enthaltenen Maßnahmen einen spezifischen und 

angemessenen Zeitplan, innerhalb dessen das Unternehmen auch alternative 

Geschäftspartner suchen kann; 

b) wenn berechtigterweise nicht davon auszugehen ist, dass diese Bemühungen 

erfolgreich sein würden, oder wenn die negativen Auswirkungen durch die 

Umsetzung des verstärkten Präventionsaktionsplans nicht verhindert oder 

gemindert wurden, beendet es die Geschäftsbeziehung in Bezug auf die betreffenden 

Tätigkeiten, wenn die potenziellen negativen Auswirkungen schwerwiegend sind. 
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Vor der vorübergehenden Aussetzung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung 

bewertet das Unternehmen, ob berechtigterweise davon ausgegangen werden kann, dass 

die dadurch verursachten negativen Auswirkungen offensichtlich schwerwiegender 

ausfallen als die negativen Auswirkungen, die nicht verhindert oder angemessen 

gemindert werden konnten. Sollte dies der Fall sein, ist das Unternehmen nicht 

verpflichtet, die Geschäftsbeziehung auszusetzen oder zu beenden, und muss in der Lage 

sein, der zuständigen Aufsichtsbehörde eine hinreichende Begründung für diese 

Entscheidung vorzulegen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrem Recht unterliegenden Verträge im 

Einklang mit Unterabsatz 1 die Möglichkeit der vorübergehenden Aussetzung oder der 

Beendigung der Geschäftsbeziehung vorsehen, es sei denn, es handelt sich um Verträge, 

zu deren Abschluss die Parteien gesetzlich verpflichtet sind. 
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Entscheidet das Unternehmen, die Geschäftsbeziehung vorübergehend auszusetzen oder 

zu beenden, so ergreift es Maßnahmen, um die Auswirkungen der Aussetzung oder 

Beendigung zu verhindern, zu mindern oder abzustellen, informiert den betroffenen 

Geschäftspartner in angemessener Weise und überprüft diese Entscheidung fortlaufend. 

Entscheidet das Unternehmen im Einklang mit dem vorliegenden Artikel, die 

Geschäftsbeziehung nicht vorübergehend auszusetzen bzw. nicht zu beenden, so 

überwacht das Unternehmen die potenziellen negativen Auswirkungen und überprüft 

regelmäßig seine Entscheidung und ob weitere geeignete Maßnahmen zur Verfügung 

stehen. 

▌ 

Artikel 11 

Behebung tatsächlicher negativer Auswirkungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, um 

tatsächliche negative Auswirkungen, die nach Artikel 8 ermittelt wurden oder hätten 

ermittelt werden müssen, im Einklang mit Artikel 9 und dem vorliegenden Artikel 

abzustellen. 
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Bei der Festlegung der in Unterabsatz 1 genannten geeigneten Maßnahmen wird 

Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) ob die tatsächlichen negativen Auswirkungen lediglich vom Unternehmen 

verursacht werden, ob sie vom Unternehmen gemeinsam mit einem 

Tochterunternehmen oder einem Geschäftspartner durch Handlungen oder 

Unterlassungen verursacht werden oder ob sie lediglich von einem 

Geschäftspartner des Unternehmens in der Aktivitätskette verursacht werden; 

b) ob die tatsächlichen negativen Auswirkungen im Zuge der Geschäftstätigkeit eines 

Tochterunternehmens, eines direkten Geschäftspartners oder eines indirekten 

Geschäftspartners eingetreten sind, und 

c) ob das Unternehmen in der Lage ist, Einfluss auf den Geschäftspartner zu 

nehmen, der die tatsächlichen negativen Auswirkungen allein oder gemeinsam mit 

anderen verursacht hat. 

(2) Können die negativen Auswirkungen nicht sofort abgestellt werden, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die Unternehmen das Ausmaß dieser Auswirkungen 

minimieren. 
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(3) Die Unternehmen sind verpflichtet, erforderlichenfalls die folgenden geeigneten 

Maßnahmen zu ergreifen: 

a) Neutralisierung oder Minimierung des Ausmaßes der negativen Auswirkungen▌; 

diese Maßnahmen haben in einem angemessenen Verhältnis zum Schweregrad der 

negativen Auswirkungen und zur Beteiligung des Unternehmens an den negativen 

Auswirkungen ▌zu erfolgen; 

b) unverzügliche Entwicklung und Umsetzung eines Korrekturmaßnahmenplans mit 

angemessenen und klar festgelegten Zeitplänen für die Umsetzung geeigneter 

Maßnahmen und qualitativen wie quantitativen Indikatoren für die Messung der 

Verbesserung, falls dies, weil die negativen Auswirkungen nicht unmittelbar 

abgestellt werden können, notwendig ist. die Unternehmen können ihre Aktionspläne 

in Zusammenarbeit mit Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen 

entwickeln; der Korrekturmaßnahmenplan wird an die Geschäftstätigkeit und die 

Aktivitätskette der Unternehmen angepasst; 

c) Einholung vertraglicher Zusicherungen eines direkten Geschäftspartners, dass er die 

Einhaltung des Verhaltenskodexes des Unternehmens und erforderlichenfalls eines 

Korrekturmaßnahmenplans sicherstellt, auch durch Einholung entsprechender 

vertraglicher Zusicherungen von dessen Partnern, soweit deren Tätigkeiten Teil der 

Aktivitätskette des Unternehmens sind; werden solche vertraglichen Zusicherungen 

erteilt, so findet Absatz 6 Anwendung; 
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d) Tätigung der erforderlichen finanziellen oder nichtfinanziellen Investitionen bzw. 

Vornahme der erforderlichen Anpassungen oder Verbesserungen, etwa bei den 

Einrichtungen, Produktionsprozessen oder anderen operativen Prozessen und bei 

der Infrastruktur; 

e) Vornahme der erforderlichen Anpassungen oder Verbesserungen des eigenen 

Geschäftsplans, der Gesamtstrategien und Geschäftstätigkeit des Unternehmens, 

einschließlich der Beschaffungs-, Entwurfs- und Vertriebspraxis; 

f) Leistung gezielter und angemessener Unterstützung für ein KMU, das ein 

Geschäftspartner des Unternehmens ist, indem unter anderem der Zugang zu 

Kapazitätsaufbau, Schulungen oder die Modernisierung von 

Managementsystemen bereitgestellt bzw. ermöglicht werden, sofern dies angesichts 

der Ressourcen, des Wissens und der Beschränkungen des KMU erforderlich ist, 

und indem gezielte und angemessene finanzielle Unterstützung geleistet wird, 

beispielsweise durch direkte Finanzierung, zinsgünstige Darlehen, Garantien für 

die fortgesetzte Beschaffung und Mitwirkung bei der Sicherstellung von 

Finanzierung, sofern durch die Einhaltung des Verhaltenskodexes oder des 

Korrekturmaßnahmenplans die Tragfähigkeit des KMU gefährdet würde; 
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g) Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen im Einklang mit dem Unionsrecht, 

einschließlich des Wettbewerbsrechts, auch um erforderlichenfalls die Fähigkeit des 

Unternehmens zu verbessern, die negativen Auswirkungen abzustellen oder ihr 

Ausmaß zu minimieren, insbesondere wenn keine anderen Maßnahmen geeignet 

oder wirksam sind; 

h) Leistung von Abhilfe nach Artikel 12. 

(4) Unternehmen können erforderlichenfalls neben den in Absatz 3 aufgeführten 

Maßnahmen zusätzliche geeignete Maßnahmen ergreifen, etwa die Verständigung mit 

einem Geschäftspartner hinsichtlich der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf 

die Abstellung der tatsächlichen negativen Auswirkungen oder der Minimierung ihres 

Ausmaßes oder die Bereitstellung oder Ermöglichung des Zugangs zu Kapazitätsaufbau, 

Beratung, administrativer und finanzieller Unterstützung, etwa Darlehen oder 

Finanzierung, wobei die Ressourcen, das Wissen und die Beschränkungen des 

Geschäftspartners zu berücksichtigen sind. 

(5) Im Hinblick auf tatsächliche negative Auswirkungen, die durch die in Absatz 3 

aufgeführten geeigneten Maßnahmen ▌nicht abgestellt oder in ihrem Ausmaß 

angemessen minimiert werden konnten, kann das Unternehmen vertragliche 

Zusicherungen von einem indirekten Geschäftspartner einholen, um die Einhaltung des 

Verhaltenskodexes des Unternehmens oder eines Korrekturmaßnahmenplans zu erreichen. 

Werden solche vertraglichen Zusicherungen erteilt, so findet Absatz 6 Anwendung; 
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(6) Die in Absatz 3 Buchstabe c und in Absatz 5 genannten vertraglichen Zusicherungen 

▌müssen von geeigneten Maßnahmen zur Überprüfung der Einhaltung flankiert werden. 

Zur Überprüfung der Einhaltung kann das Unternehmen ▌eine Überprüfung durch 

unabhängige Dritte, einschließlich im Rahmen von Industrieinitiativen bzw. Multi-

Stakeholder-Initiativen, in Anspruch nehmen. 

Erteilt ein KMU vertragliche Zusicherungen oder wird ein Vertrag mit einem KMU 

geschlossen, so müssen die angewandten Bedingungen fair, angemessen und 

diskriminierungsfrei sein. Das Unternehmen muss ferner bewerten, ob die von einem 

KMU erteilten vertraglichen Zusicherungen von in Absatz 3 Buchstabe f genannten 

geeigneten Maßnahmen für KMU begleitet werden sollten. Werden Maßnahmen zur 

Überprüfung der Einhaltung in Bezug auf KMU durchgeführt, so trägt das Unternehmen 

die Kosten für die Überprüfung durch unabhängige Dritte. Wenn das KMU um 

Übernahme zumindest eines Teils der Kosten der Überprüfung durch unabhängige 

Dritte ersucht oder wenn das Unternehmen dem zustimmt, kann das KMU anderen 

Unternehmen die Ergebnisse einer solchen Überprüfung weitergeben. 
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(7) Im Hinblick auf die in Absatz 1 genannten tatsächlichen negativen Auswirkungen, die 

durch in den Absätzen 3, 5 und 6 festgelegte Maßnahmen nicht abgestellt oder in ihrem 

Ausmaß minimiert werden konnten, ist das Unternehmen verpflichtet, als letztes Mittel mit 

dem Geschäftspartner, von dem bzw. von dessen Aktivitätskette die Auswirkungen 

ausgehen, keine neuen Beziehungen mehr einzugehen bzw. bestehende Beziehungen nicht 

mehr auszubauen, und – wenn das für ihre Beziehungen maßgebende Recht dies vorsieht – 

als letztes Mittel folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

a) Es nimmt unverzüglich einen verstärkten Korrekturmaßnahmenplan für die 

spezifischen negativen Auswirkungen an und setzt ihn um, etwa indem die 

Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die betreffenden Tätigkeiten vorübergehend 

ausgesetzt werden und so der Druck seitens des Unternehmens genutzt oder erhöht 

wird, sofern berechtigterweise davon auszugehen ist, dass diese Bemühungen 

kurzfristig erfolgreich sein werden; der Aktionsplan enthält für die Annahme und 

Umsetzung aller darin enthaltenen Maßnahmen einen spezifischen und 

angemessenen Zeitplan, innerhalb dessen das Unternehmen auch alternative 

Geschäftspartner suchen kann; 

b) wenn berechtigterweise nicht davon auszugehen ist, dass die unter Buchstabe a 

genannten Bemühungen erfolgreich sein werden, oder wenn die negativen 

Auswirkungen durch die Umsetzung des verstärkten Korrekturmaßnahmenplans 

nicht abgestellt werden oder ihr Ausmaß nicht gemindert wird, beendet es die 

Geschäftsbeziehung in Bezug auf die betreffenden Tätigkeiten, wenn die 

tatsächlichen negativen Auswirkungen ▌schwerwiegend sind. 
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Vor der vorübergehenden Aussetzung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung 

bewertet das Unternehmen, ob berechtigterweise davon ausgegangen werden kann, dass 

die dadurch verursachten negativen Auswirkungen offensichtlich schwerwiegender 

ausfallen werden als die negativen Auswirkungen, die nicht abgestellt werden konnten 

oder deren Ausmaß nicht angemessen minimiert werden konnte. Sollte dies der Fall 

sein, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Geschäftsbeziehung auszusetzen oder 

zu beenden, und muss in der Lage sein, der zuständigen Aufsichtsbehörde eine 

hinreichende Begründung für diese Entscheidung vorzulegen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrem Recht unterliegenden Verträge im 

Einklang mit Unterabsatz 1 die Möglichkeit der vorübergehenden Aussetzung oder der 

Beendigung der Geschäftsbeziehung vorsehen, es sei denn, es handelt sich um Verträge, 

zu deren Abschluss die Parteien gesetzlich verpflichtet sind. 
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Entscheidet das Unternehmen, die Geschäftsbeziehung vorübergehend auszusetzen oder 

zu beenden, so ergreift es Maßnahmen, um die Auswirkungen der Aussetzung oder 

Beendigung zu verhindern, zu mindern oder abzustellen, informiert den 

Geschäftspartner in angemessener Weise und überprüft diese Entscheidung fortlaufend. 

Entscheidet das Unternehmen im Einklang mit dem vorliegenden Artikel, die 

Geschäftsbeziehung nicht vorübergehend auszusetzen bzw. nicht zu beenden, so 

überwacht das Unternehmen die tatsächlichen negativen Auswirkungen und überprüft 

regelmäßig seine Entscheidung und ob weitere geeignete Maßnahmen zur Verfügung 

stehen. 

▌  

Artikel 12 

Abhilfe für tatsächliche negative Auswirkungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Unternehmen Abhilfe leistet, wenn es eine 

tatsächliche negative Auswirkung allein oder gemeinsam mit anderen verursacht hat. 
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(2) Werden die tatsächlichen negativen Auswirkungen lediglich vom Geschäftspartner des 

Unternehmens verursacht, so kann das Unternehmen freiwillig Abhilfe leisten. Das 

Unternehmen kann auch seine Fähigkeit nutzen, Einfluss auf den Geschäftspartner zu 

nehmen, der die negativen Auswirkungen verursacht, um so Abhilfe zu schaffen. 

Artikel 13 

Sinnvolle Einbeziehung von Interessenträgern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen geeignete Maßnahmen 

ergreifen, um die Interessenträger im Einklang mit dem vorliegenden Artikel wirksam 

einzubeziehen. 

(2) Um die Konsultationen mit Interessenträgern wirksam und transparent zu gestalten, 

stellen Unternehmen den konsultierten Interessenträgern unbeschadet der Richtlinie 

(EU) 2016/943 erforderlichenfalls sachdienliche und umfassende Informationen zur 

Verfügung. Unbeschadet der Richtlinie (EU) 2016/943 ist es den konsultierten 

Interessenträgern gestattet, ein begründetes Ersuchen um relevante zusätzliche 

Informationen zu stellen, die das Unternehmen innerhalb einer angemessenen Frist und 

in einem geeigneten und verständlichen Format zur Verfügung stellt. Lehnt das 

Unternehmen ein Ersuchen um zusätzliche Informationen ab, so haben die 

konsultierten Interessenträger Anspruch auf eine schriftliche Begründung für diese 

Ablehnung. 
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(3) Die Konsultation der Interessenträger erfolgt in folgenden Schritten im Rahmen des 

Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht: 

a) Sammlung der erforderlichen Informationen über tatsächliche oder potenzielle 

negative Auswirkungen, um negative Auswirkungen gemäß den Artikeln 8 

und 9 zu ermitteln, zu bewerten und zu priorisieren; 

b) Entwicklung von Präventions- und Korrekturmaßnahmenplänen gemäß 

Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 3 und Entwicklung verstärkter 

Präventions- und Korrekturmaßnahmenpläne gemäß Artikel 10 Absatz 6 und 

Artikel 11 Absatz 7; 

c) Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung gemäß Artikel 10 Absatz 6 und 

Artikel 11 Absatz 7 zu beenden oder auszusetzen; 

d) Annahme geeigneter Abhilfemaßnahmen für negative Auswirkungen gemäß 

Artikel 12; 

e) gegebenenfalls die Entwicklung qualitativer und quantitativer Indikatoren für 

die gemäß Artikel 15 erforderliche Überwachung. 
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(4) Ist es nach vernünftigem Ermessen nicht möglich, die Interessenträger wirksam 

einzubeziehen, soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen der vorliegenden Richtlinie 

erforderlich ist, so konsultieren die Unternehmen zusätzlich Sachverständige, die 

glaubwürdige Erkenntnisse über tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen 

geben können. 

(5) Bei der Konsultation von Interessenträgern ermitteln die Unternehmen Hindernisse für 

ihre Einbeziehung, beseitigen diese und stellen sicher, dass die Teilnehmer nicht Opfer 

von Repressalien oder Revanche sind, unter anderem durch Wahrung der 

Vertraulichkeit und Anonymität. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es den Unternehmen gestattet ist, die in dem 

vorliegenden Artikel festgelegten Verpflichtungen erforderlichenfalls im Rahmen von 

Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen zu erfüllen, sofern die 

Konsultationsverfahren die in dem vorliegenden Artikel festgelegten Anforderungen 

erfüllen. Der Rückgriff auf Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen allein 

reicht nicht aus, um der Verpflichtung zur Konsultation der Beschäftigten des 

Unternehmens und ihrer Vertreter nachzukommen. 

(7) Die Einbeziehung Beschäftigter und ihrer Vertreter lässt die einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten im Bereich Beschäftigung und 

soziale Rechte sowie geltende Tarifverträge unberührt. 

www.parlament.gv.at



 

 607 

Artikel 14 

Meldemechanismus und Beschwerdeverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen den in Absatz 2 aufgeführten 

Personen und Stellen die Möglichkeit einräumen, Beschwerden an die jeweiligen 

Unternehmen zu richten, wenn diese Personen oder Stellen berechtigte Bedenken 

hinsichtlich tatsächlicher oder potenzieller negativer Auswirkungen der Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens selbst, der Geschäftstätigkeit seiner Tochterunternehmen oder der 

Geschäftstätigkeit seiner Geschäftspartner in der Aktivitätskette der Unternehmen 

▌haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Beschwerden eingereicht werden können von 

a) natürlichen oder juristischen Personen, die betroffen sind oder berechtigten Grund 

zu der Annahme haben, dass sie von negativen Auswirkungen betroffen sein 

könnten, sowie den rechtmäßigen Vertretern dieser Personen, die in ihrem Namen 

handeln, wie etwa Organisationen der Zivilgesellschaft und 

Menschenrechtsverteidiger, 

b) Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmervertretern, die in der betreffenden 

Aktivitätskette tätige natürliche Personen vertreten, und 

c) Organisationen der Zivilgesellschaft, die in verwandten Bereichen tätig sind und 

über Erfahrung in diesen Bereichen verfügen, wenn negative Auswirkungen auf 

die Umwelt Gegenstand der Beschwerde sind. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌Unternehmen ein gerechtes, öffentlich 

verfügbares, zugängliches, berechenbares und transparentes Verfahren für die 

Bearbeitung von Beschwerden nach Absatz 1 einrichten, einschließlich eines Verfahrens, 

wenn das Unternehmen die Beschwerde für unbegründet erachtet, und sie unterrichten die 

Vertreter und Gewerkschaften der betroffenen Arbeitnehmer über dieses Verfahren. 

Unternehmen ergreifen die nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung stehenden 

Maßnahmen, um jegliche Form von Repressalien zu verhindern, indem sie im Einklang 

mit dem nationalen Recht gewährleisten, dass die Identität der Person oder 

Organisation, die die Beschwerde einreicht, vertraulich behandelt wird. Wenn 

Informationen weitergegeben werden müssen, hat dies auf eine Weise zu geschehen, die 

die Sicherheit des Beschwerdeführers nicht gefährdet, auch durch die Nichtoffenlegung 

seiner Identität. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei einer begründeten Beschwerde die negativen 

Auswirkungen, die Gegenstand der Beschwerde sind, als im Sinne von Artikel 8 ermittelt 

gelten, und dass das Unternehmen geeignete Maßnahmen nach den Artikeln 10, 11 

und 12 ergreift. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Beschwerdeführer berechtigt sind, 

a) angemessene Folgemaßnahmen zu der Beschwerde von dem Unternehmen, bei dem 

sie eine Beschwerde gemäß Absatz 1 eingereicht haben, zu fordern; 

b) Vertreter des Unternehmens auf geeigneter Ebene zu treffen, um tatsächliche oder 

potenzielle schwerwiegende negative Auswirkungen, die Gegenstand der 

Beschwerde sind, und potenzielle Abhilfemaßnahmen im Einklang mit Artikel 12 

zu erörtern; 

c) vom Unternehmen die Begründung, warum eine Beschwerde als begründet oder 

unbegründet erachtet wurde, und – sofern sie als begründet erachtet wurde – 

Informationen über die Schritte und Maßnahmen, die unternommen wurden oder 

werden sollen, zu erhalten. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen einen zugänglichen 

Mechanismus für die Übermittlung von Meldungen durch Personen und Stellen 

einrichten, wenn Letztere Informationen oder Bedenken hinsichtlich tatsächlicher oder 

potenzieller negativer Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der 

Geschäftstätigkeit seiner Tochterunternehmen und der Geschäftstätigkeit seiner 

Geschäftspartner in der Aktivitätskette der Unternehmen haben. 

Mit dem Mechanismus wird sichergestellt, dass Meldungen entweder anonym oder 

vertraulich im Einklang mit nationalem Recht erfolgen können. Unternehmen ergreifen 

die nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung stehenden Maßnahmen, um jegliche 

Form von Repressalien zu verhindern, indem sie im Einklang mit dem nationalen Recht 

gewährleisten, dass die Identität der Person oder Stelle, die die Meldung vornimmt, 

vertraulich behandelt wird. Das Unternehmen kann die Personen oder Stellen, die 

Meldungen vornehmen, erforderlichenfalls über die ergriffenen oder zu ergreifenden 

Schritte und Maßnahmen informieren. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Unternehmen die in Absatz 1, Absatz 3 

Unterabsatz 1 und Absatz 5 festgelegten Verpflichtungen erfüllen können, indem sie 

sich an gemeinsamen Beschwerdeverfahren und Meldemechanismen beteiligen, 

einschließlich solcher, die von Unternehmen über Industrieverbände, Multi-

Stakeholder-Initiativen oder globale Rahmenvereinbarungen gemeinsam eingerichtet 

werden, sofern solche gemeinsamen Verfahren und Mechanismen die in diesem Artikel 

festgelegten Anforderungen erfüllen. 

(7) Die Einreichung einer Mitteilung oder Beschwerde nach dem vorliegenden Artikel ist 

keine Voraussetzung dafür und schließt nicht aus, dass die sie einreichenden Personen 

Zugang zu den Verfahren nach den Artikeln 26 und 29 oder zu anderen 

außergerichtlichen Verfahren haben. 
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Artikel 15 

Überwachung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen regelmäßig Bewertungen ihrer eigenen 

Geschäftstätigkeit und Maßnahmen sowie jener ihrer Tochterunternehmen und – sofern sie mit den 

Aktivitätsketten des Unternehmens in Verbindung stehen – jener ihrer ▌Geschäftspartner 

durchführen, um die Umsetzung zu bewerten und die Angemessenheit und Wirksamkeit der 

Ermittlung, Verhinderung, Minderung, Abstellung und Minimierung des Ausmaßes der negativen 

Auswirkungen ▌zu überwachen. Diese Bewertungen stützen sich, sofern angemessen, auf 

qualitative und quantitative Indikatoren und werden unverzüglich nach Eintreten einer 

wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle 12 Monate, durchgeführt; sie werden auch dann 

durchgeführt, wenn die begründete Annahme besteht, dass ▌neue Risiken des Eintretens dieser 

negativen Auswirkungen entstehen können. Sofern angemessen, werden die Strategie zur Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht, die ermittelten negativen Auswirkungen und die daraus abgeleiteten 

geeigneten Maßnahmen nach Maßgabe der Ergebnisse dieser Bewertungen und unter 

gebührender Berücksichtigung einschlägiger Informationen von Interessenträgern aktualisiert. 
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Artikel 16 

Kommunikation 

(1) Unbeschadet der Ausnahme nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass Unternehmen zu den unter diese Richtlinie fallenden 

Angelegenheiten Bericht erstatten, indem sie auf ihrer Website jährlich eine Erklärung 

veröffentlichen. Diese jährliche Erklärung wird wie folgt veröffentlicht: 

a) in mindestens einer der Amtssprachen der Union, die im Mitgliedstaat der 

gemäß Artikel 24 benannten Aufsichtsbehörde verwendet wird, und, sofern es 

sich bei keiner davon um eine in der internationalen Geschäftswelt 

gebräuchliche Verkehrssprache handelt, in einer solchen Sprache; 

b) innerhalb eines angemessenen Zeitraums, spätestens jedoch 12 Monate nach 

dem Bilanzstichtag des Geschäftsjahres, auf das sich die Erklärung bezieht, 

oder im Falle von Unternehmen, die freiwillig gemäß der Richtlinie 2013/34/EU 

Bericht erstatten, spätestens bis zum Tag der Offenlegung des 

Jahresabschlusses. 

▌ 
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Im Falle eines Unternehmens, das nach den Rechtsvorschriften eines Drittlandes 

gegründet wurde, muss die Erklärung auch die Angaben nach Artikel 23 Absatz 2 über 

den Bevollmächtigten des Unternehmens enthalten. 

(2) Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für Unternehmen, die den Anforderungen 

an die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß den Artikeln 19a, 29a oder 40a der 

Richtlinie 2013/34/EU unterliegen, einschließlich Unternehmen, die gemäß Artikel 19a 

Absatz 9 oder Artikel 29a Absatz 8 der genannten Richtlinie ausgenommen sind. 

(3) Die Kommission nimmt bis zum 31. März 2027 delegierte Rechtsakte im Einklang mit 

Artikel 34 zur Ergänzung dieser Richtlinie an, wobei sie den Inhalt und die Kriterien für 

die Berichterstattung gemäß Absatz 1 und insbesondere festlegt, welche hinreichend 

detaillierten Angaben zur Beschreibung der Sorgfaltspflicht, zu ermittelten tatsächlichen 

und potenziellen negativen Auswirkungen und zu den in Bezug auf diese Auswirkungen 

ergriffenen geeigneten Maßnahmen zu machen sind. Bei der Ausarbeitung dieser 

delegierten Rechtsakte trägt die Kommission den gemäß den Artikeln 29b und 40b der 

Richtlinie 2013/34/EU angenommenen Standards für die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung gebührend Rechnung und passt sie gegebenenfalls an 

sie an. 

Bei der Annahme der in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakte stellt die 

Kommission sicher, dass es bei den Berichtspflichten für die in Artikel 3 Absatz 1 

Buchstabe a Ziffer iii genannten Unternehmen, die Berichtspflichten gemäß Artikel 4 

der Verordnung (EU) 2019/2088 unterliegen, nicht zu Überschneidungen kommt, wobei 

sie die in dieser Richtlinie festgelegten Mindestverpflichtungen in vollem Umfang 

aufrechterhält. 
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Artikel 17 

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 1. Januar 2029 sicher, dass die Unternehmen die in 

Artikel 16 Absatz 1 dieser Richtlinie genannte jährliche Erklärung gleichzeitig mit ihrer 

Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte Sammelstelle 

übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

(European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 

eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in der jährlichen Erklärung gemäß 

Unterabsatz 1 enthaltenen Informationen die folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 

Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht oder 

nationalem Recht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß 

Artikel 2 Nummer 4 der genannten Verordnung übermittelt; 
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b) sie enthalten die folgenden Metadaten: 

i) alle Namen des Unternehmens, auf das sich die Informationen beziehen; 

ii) die Rechtsträgerkennung des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 

Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

iii) die Größenklasse des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

iv) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe e der 

Verordnung (EU) 2023/2859; 

v) die Art der Informationen gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) 2023/2859; 

vi) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten. 
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass sich Unternehmen eine Rechtsträgerkennung ausstellen lassen. 

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich 

gemacht werden, benennen die Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2028 mindestens 

eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 

und teilen dies der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde mit. 

(4) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten 

Informationen sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 

Durchführungsmaßnahmen zu erlassen, um Folgendes festzulegen: 

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beizufügen sind, 

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen und 

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches 

maschinenlesbare Format in diesen Fällen zu verwenden ist. 
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Artikel 18 

Mustervertragsklauseln 

Um die Unternehmen bei der Einhaltung von Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 

Absatz 3 Buchstabe c zu unterstützen, nimmt die Kommission in Abstimmung mit den 

Mitgliedstaaten und Interessenträgern bis zum ... (30 Monate nach Inkrafttreten der 

vorliegenden Richtlinie) Leitlinien zu freiwilligen Mustervertragsklauseln an. 

Artikel 19 

Leitlinien 

(1) Die Kommission gibt in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern, der 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der Europäischen Umweltagentur, der 

Europäischen Arbeitsagentur und erforderlichenfalls mit internationalen Organisationen 

und anderen Gremien, die über Fachwissen im Bereich der Sorgfaltspflicht verfügen, 

Leitlinien – einschließlich allgemeiner Leitlinien und Leitlinien für bestimmte Branchen 

oder in Bezug auf spezifische negative Auswirkungen – heraus, um die Unternehmen bei 

der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten oder die Behörden der Mitgliedstaaten bei der 

Bewertung, wie Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten erfüllen, in der Praxis zu 

unterstützen und um die Interessenträger zu unterstützen. 
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(2) Die nach Absatz 1 herauszugebenden Leitlinien haben Folgendes zu umfassen: 

a) Leitlinien und bewährte Verfahren für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht im 

Einklang mit den Verpflichtungen nach den Artikeln 5 bis 16, insbesondere das 

Ermittlungsverfahren nach Artikel 8, die Priorisierung der Auswirkungen nach 

Artikel 9, geeignete Maßnahmen zur Anpassung der Beschaffungspraktiken nach 

Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 3, einen verantwortungsvollen Rückzug 

nach Artikel 10 Absatz 6 und Artikel 11 Absatz 7, geeignete Abhilfemaßnahmen 

gemäß Artikel 12, und hinsichtlich der Ermittlung und Einbeziehung von 

Interessenträgern gemäß Artikel 13, auch über den Meldemechanismus bzw. das 

Beschwerdeverfahren nach Artikel 14; 

b) praktische Leitlinien für den Übergangsplan gemäß Artikel 22; 

c) sektorspezifische Leitlinien; 
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d) Leitlinien für die Bewertung von Risikofaktoren auf Unternehmensebene, 

Risikofaktoren der Geschäftstätigkeiten, geografischen und kontextbezogenen 

Risikofaktoren, Risikofaktoren der Produkte und Dienstleistungen sowie 

branchenspezifischen Risikofaktoren, einschließlich der Risikofaktoren im 

Zusammenhang mit Konflikt- und Hochrisikogebieten; 

e) Verweise auf Daten und Informationsquellen, die für die Einhaltung der 

Verpflichtungen aus der vorliegenden Richtlinie zur Verfügung stehen, sowie auf 

digitale Instrumente und Technologien, die die Einhaltung erleichtern und 

unterstützen könnten; 

f) Informationen darüber, wie im Einklang mit dem Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen gemäß Artikel 5 Absatz 3 und dem Schutz vor möglichen 

Repressalien und Revanche gemäß Artikel 13 Absatz 5 Ressourcen und 

Informationen zwischen Unternehmen und anderen juristischen Personen zum 

Zwecke der Einhaltung der gemäß der vorliegenden Richtlinie erlassenen 

nationalen Rechtsvorschriften ausgetauscht werden können; 

g) Informationen für Interessenträger und ihre Vertreter darüber, wie sie sich 

während des gesamten Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht einbringen 

können. 
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(3) Die Leitlinien nach Absatz 2 Buchstaben a, d und e werden bis zum ... (Datum einfügen: 

30 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie) zur Verfügung gestellt. Die 

Leitlinien nach Absatz 2 Buchstaben b, f und g werden bis zum ... (Datum einfügen: 

36 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie) zur Verfügung gestellt. 

(4) Die im vorliegenden Artikel genannten Leitlinien werden in allen Amtssprachen der 

Union zur Verfügung gestellt. Die Kommission überprüft die Leitlinien regelmäßig und 

passt sie erforderlichenfalls an. 

Artikel 20 

Begleitmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten richten einzeln oder gemeinsam spezielle Websites, Plattformen oder 

Portale ein und betreiben diese, um Unternehmen, deren Geschäftspartner und 

Interessenträger zu informieren und zu unterstützen. In diesem Zusammenhang sind 

KMU, die den Aktivitätsketten von Unternehmen angehören, besonders zu 

berücksichtigen. Diese Websites, Plattformen oder Portale bieten insbesondere Zugang 

zu 

a) dem Inhalt und den Kriterien für die Berichterstattung, wie sie von der 

Kommission in den gemäß Artikel 16 Absatz 3 erlassenen delegierten Rechtsakten 

festgelegt sind, 
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b) den Leitlinien der Kommission zu freiwilligen Mustervertragsklauseln nach 

Artikel 18 und den Leitlinien, die sie gemäß Artikel 19 herausgibt, 

c) dem zentralen Helpdesk gemäß Artikel 21 und 

d) Informationen für Interessenträger und ihre Vertreter darüber, wie sie sich 

während des gesamten Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht einbringen 

können. 

(2) Unbeschadet der Vorschriften für staatliche Beihilfen können die Mitgliedstaaten KMU 

finanziell unterstützen. Die Mitgliedstaaten können auch Interessenträger unterstützen, 

um ihnen die Ausübung der in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechte zu 

erleichtern. 

(3) Die Kommission kann auf der Grundlage bestehender Maßnahmen der Union zur 

Unterstützung der Sorgfaltspflicht in der Union und in Drittländern die 

Unterstützungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten ergänzen und neue Maßnahmen 

ausarbeiten, darunter zur Erleichterung von Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-

Initiativen, um die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu unterstützen. 
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(4) Unternehmen können sich unbeschadet der Artikel 25, 26 und 29 an ▌Industrieinitiativen 

bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen beteiligen, um die Erfüllung ▌der Verpflichtungen 

nach den Artikeln 7 bis 16 ▌zu unterstützen, insofern diese Initiativen geeignet sind, die 

Erfüllung dieser Verpflichtungen zu unterstützen. Insbesondere können Unternehmen 

nach Bewertung ihrer Angemessenheit einschlägige Risikoanalysen, die im Rahmen von 

Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen oder von Mitgliedern dieser 

Initiativen durchgeführt wurden, nutzen oder sich daran beteiligen und über diese 

Initiativen wirksame angemessene Maßnahmen ergreifen oder sich daran beteiligen. 

Dabei überwachen die Unternehmen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und ergreifen 

erforderlichenfalls weiterhin geeignete Maßnahmen, um die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen sicherzustellen. 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten können die Verbreitung von Informationen über 

solche ▌Initiativen und deren Ergebnis erleichtern. Die Kommission gibt in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Leitlinien zur Festlegung von Eignungskriterien 

und einer Methode, mit der Unternehmen die Eignung von Industrieinitiativen bzw. 

Multi-Stakeholder-Initiativen bewerten sollen, heraus. 
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(5) Unternehmen können unbeschadet der Artikel 25, 26 und 29 Überprüfungen durch 

unabhängige Dritte von Unternehmen in ihrer Aktivitätskette in Anspruch nehmen, um 

die Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu unterstützen, soweit diese Überprüfung geeignet 

ist, um die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen zu unterstützen. Die 

Überprüfung durch unabhängige Dritte kann auch von anderen Unternehmen oder 

einer Industrieinitiative bzw. Multi-Stakeholder-Initiative durchgeführt werden. Mit der 

unabhängigen Überprüfung betraute Dritte müssen objektiv und völlig unabhängig vom 

Unternehmen handeln, frei von jeglichen Interessenkonflikten sein, frei von jedweder 

direkten oder indirekten äußeren Einflussnahme sein und jede Handlung unterlassen, 

die mit ihrer Unabhängigkeit unvereinbar ist. Je nach Art der negativen Auswirkungen 

müssen sie über Erfahrung und Kompetenz in Umwelt- oder Menschenrechtsfragen 

verfügen, und sie müssen für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Überprüfung 

verantwortlich sein. 

Die Kommission gibt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Leitlinien zur 

Festlegung von Eignungskriterien und einer Methode, mit der Unternehmen die 

Eignung von mit der unabhängigen Überprüfung betrauten Dritten bewerten sollen, 

und Leitlinien für die Überwachung der Richtigkeit, der Wirksamkeit und der Integrität 

der von Dritten durchgeführten Überprüfung heraus.  
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Artikel 21 

Zentraler Helpdesk 

(1) Die Kommission richtet einen zentralen Helpdesk ein, über den Unternehmen 

Informationen, Leitlinien und Unterstützung mit Blick auf die Erfüllung ihrer in dieser 

Richtlinie festgelegten Verpflichtungen anfordern können. 

(2) Die zuständigen nationalen Behörden in jedem Mitgliedstaat arbeiten mit dem zentralen 

Helpdesk zusammen, um bei der gezielten Anpassung der Informationen und Leitlinien 

an den jeweiligen nationalen Kontext und bei der Verbreitung dieser Informationen und 

Leitlinien zu helfen. 
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Artikel 22 

Eindämmung des Klimawandels 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 

und in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a, b und c genannten Unternehmen einen Plan zur 

Minderung der Folgen des Klimawandels annehmen und umsetzen, mit dem 

gewährleistet werden soll, dass sie alles in ihrer Macht stehende tun, um ihr 

Geschäftsmodell und ihre Strategie mit dem Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 

und der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C, wie im Übereinkommen von Paris 

festgeschrieben, sowie mit dem Ziel, Klimaneutralität zu erreichen, wie in der 

Verordnung (EU) 2021/1119 vorgesehen, in Einklang zu bringen, und darin ihre 

Klimazwischenziele und das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 sowie erforderlichenfalls 

die Beteiligung des Unternehmens an Tätigkeiten in Verbindung mit Kohle, Öl und Gas 

angeben. 
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Die Gestaltung des Plans zur Minderung der Folgen des Klimawandels nach 

Unterabsatz 1 muss Folgendes enthalten: 

a) auf schlüssigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende zeitgebundene 

Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel für das Jahr 2030 und in 

Fünfjahresschritten bis 2050 und – sofern zweckmäßig – absolute Zielvorgaben 

für die Verringerung der Treibhausgasemissionen für Scope-1-, Scope-2- und 

Scope-3-Treibhausgasemissionen für jede erhebliche Kategorie; 

b) eine Beschreibung der ermittelten Dekarbonisierungsfaktoren und der geplanten 

wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung der in Buchstabe a genannten Ziele, 

erforderlichenfalls einschließlich der Änderungen des Produkt- und 

Dienstleistungsportfolios des Unternehmens und der Einführung neuer 

Technologien; 

c) eine Erläuterung und Quantifizierung der Investitionen und Finanzmittel zur 

Unterstützung der Umsetzung des Plans zur Minderung der Folgen des 

Klimawandels und 

d) eine Beschreibung der Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane im 

Zusammenhang mit dem Plan zur Minderung der Folgen des Klimawandels. 

▌ 
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(2) Bei Unternehmen, die einen Plan zur Minderung der Folgen des Klimawandels im 

Einklang mit den Artikeln 19a, 29a bzw. 40a der Richtlinie 2013/34/EU vorlegen, wird 

davon ausgegangen, dass sie die Verpflichtung zur Annahme eines Plans zur 

Minderung der Folgen des Klimawandels gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

erfüllt haben. 

Bei Unternehmen, die in dem im Einklang mit Artikel 29a bzw. Artikel 40a der 

Richtlinie 2013/34/EU vorgelegten Plan zur Minderung der Folgen des Klimawandels 

ihres Mutterunternehmens enthalten sind, wird davon ausgegangen, dass sie die 

Anforderung zur Annahme eines Plans zur Minderung der Folgen des Klimawandels 

gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erfüllt haben. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der in Absatz 1 genannte Plan zur Minderung 

der Folgen des Klimawandels alle 12 Monate aktualisiert wird und eine Beschreibung 

der Fortschritte enthält, die das Unternehmen bei der Erreichung der in Absatz 1 zweiter 

Unterabsatz Buchstabe a genannten Zielvorgaben erzielt hat. 
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Artikel 23 

Bevollmächtigter 

(1) Die Mitgliedstaaten fordern, dass ein in Artikel 2 Absatz 2 genanntes Unternehmen, das 

in einem Mitgliedstaat tätig ist, als seinen Bevollmächtigten eine natürliche oder 

juristische Person benennt, die in einem der Mitgliedstaaten, in dem das Unternehmen tätig 

ist, niedergelassen oder ansässig ist. Die Benennung ist gültig, wenn sie vom 

Bevollmächtigten angenommen wird. 
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(2) Die Mitgliedstaaten fordern, dass der Bevollmächtigte oder das Unternehmen den 

Namen, die Anschrift, die E‑Mail-Adresse und die Telefonnummer des Bevollmächtigten 

einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat, in dem der Bevollmächtigte ansässig oder 

niedergelassen ist,▌ und – sofern es sich um unterschiedliche Mitgliedstaaten handelt – 

der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 24 Absatz 3 meldet. Die Mitgliedstaaten 

sorgen dafür, dass der Bevollmächtigte verpflichtet ist, einer Aufsichtsbehörde auf 

Ersuchen eine Abschrift der Benennung in einer Amtssprache eines Mitgliedstaats 

vorzulegen. 

(3) Die Mitgliedstaaten fordern, dass der Bevollmächtigte oder das Unternehmen einer 

Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der Bevollmächtigte niedergelassen oder 

ansässig ist, und – sofern es sich um unterschiedliche Mitgliedstaaten handelt – der 

zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 24 Absatz 3 mitteilt, dass es sich bei dem 

Unternehmen um ein Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 handelt. 
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(4) Die Mitgliedstaaten fordern, dass jedes Unternehmen seinen Bevollmächtigten ermächtigt, 

Mitteilungen von den Aufsichtsbehörden in allen Belangen zu empfangen, die für die 

Einhaltung und Durchsetzung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 

Richtlinie notwendig sind. Die Unternehmen sind verpflichtet, ihren Bevollmächtigten mit 

den erforderlichen Befugnissen und Ressourcen für die Zusammenarbeit mit den 

Aufsichtsbehörden auszustatten. 

(5) Kommt das in Artikel 2 Absatz 2 genannte Unternehmen den im vorliegenden Artikel 

festgelegten Verpflichtungen nicht nach, so sind alle Mitgliedstaaten, in denen dieses 

Unternehmen tätig ist, dafür zuständig, die Erfüllung dieser Verpflichtungen im 

Einklang mit ihrem nationalen Recht durchzusetzen. Ein Mitgliedstaat, der beabsichtigt, 

die in diesem Artikel festgelegten Verpflichtungen durchzusetzen, teilt dies den 

Aufsichtsbehörden über das gemäß Artikel 28 eingerichtete europäische Netz der 

Aufsichtsbehörden mit, damit die Durchsetzung nicht durch andere Mitgliedstaaten 

erfolgt. 

Artikel 24 

Aufsichtsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere Aufsichtsbehörde(n), die für die 

Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen aus den nach Artikel 7 bis 16 und 

Artikel 22 angenommenen nationalen Rechtsvorschriften zuständig ist bzw. sind. 
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(2) Für das in Artikel 2 Absatz 1 genannte Unternehmen ist die zuständige Aufsichtsbehörde 

die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen seinen eingetragenen 

Sitz hat. 

(3) Für das in Artikel 2 Absatz 2 genannte Unternehmen ist die zuständige Aufsichtsbehörde 

die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen eine Zweigstelle hat. 

Hat das Unternehmen keine Zweigstelle in einem Mitgliedstaat oder hat es Zweigstellen in 

verschiedenen Mitgliedstaaten, so ist die zuständige Aufsichtsbehörde die 

Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen in dem Geschäftsjahr vor 

dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, das dem in Artikel 37 genannten Zeitpunkt 

oder dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen erstmals die Kriterien nach Artikel 2 

Absatz 2 erfüllt, vorausgeht, je nachdem welcher Zeitpunkt der spätere ist, den größten 

Teil seines Nettoumsatzes in der Union erzielt hat. 

Ein Unternehmen nach Artikel 2 Absatz 2 kann auf der Grundlage einer Änderung der 

Umstände, die dazu führt, dass der größte Teil des Umsatzes in der Union in einem 

anderen Mitgliedstaat erzielt wird, einen hinreichend begründeten Antrag auf einen 

Wechsel der Aufsichtsbehörde, die in Bezug auf dieses Unternehmen für die Regulierung 

der unter diese Richtlinie fallenden Angelegenheiten zuständig ist, stellen. 
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(4) Erfüllt ein Mutterunternehmen die sich aus der vorliegenden Richtlinie ergebenden 

Verpflichtungen gemäß Artikel 6 im Namen seiner Tochterunternehmen, so arbeitet die 

für die Muttergesellschaft zuständige Aufsichtsbehörde mit der für das 

Tochterunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde zusammen, die weiterhin dafür 

zuständig ist, sicherzustellen, dass das Tochterunternehmen der Ausübung der 

Befugnisse nach Artikel 25 unterliegt. In diesem Zusammenhang erleichtert das nach 

Artikel 28 eingerichtete europäische Netz der Aufsichtsbehörden die erforderliche 

Zusammenarbeit, Koordinierung und Leistung von Amtshilfe gemäß Artikel 28. 

(5) Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so stellt er sicher, dass die 

jeweiligen Zuständigkeiten dieser Aufsichtsbehörden klar geregelt sind und dass sie eng 

und wirksam zusammenarbeiten. 

(6) Die Mitgliedstaaten können die für die Überwachung beaufsichtigter Finanzunternehmen 

benannten Behörden auch als Aufsichtsbehörden für die Zwecke dieser Richtlinie 

benennen. 
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(7) Bis zum ... [2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] teilen die Mitgliedstaaten der 

Kommission die Namen und Kontaktdaten der nach diesem Artikel benannten 

Aufsichtsbehörden sowie deren jeweilige Zuständigkeiten mit, sofern mehrere 

Aufsichtsbehörden benannt wurden. Sie unterrichten die Kommission über jede 

diesbezügliche Änderung. 

(8) Die Kommission veröffentlicht unter anderem auf ihrer Website ein Verzeichnis der 

Aufsichtsbehörden und, wenn es in einem Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden gibt, 

die jeweiligen Zuständigkeiten dieser Behörden im Zusammenhang mit der vorliegenden 

Richtlinie. Die Kommission aktualisiert das Verzeichnis regelmäßig auf der Grundlage der 

von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen. 
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(9) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden und sorgen 

dafür, dass sie und alle Personen, die für sie arbeiten bzw. für sie gearbeitet haben, sowie 

von ihr beauftragte Wirtschaftsprüfer, Sachverständige und alle anderen von ihr 

beauftragten Personen, ihre Befugnisse unparteiisch, transparent und unter Wahrung des 

Berufsgeheimnisses ausüben. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 

Aufsichtsbehörden rechtlich und funktional unabhängig und frei von jedweder direkten 

oder indirekten äußeren Einflussnahme sind, einschließlich der in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden Unternehmen oder anderer 

Marktinteressen, d. h. dass ihr Personal und die für die Leitung zuständigen Personen 

keinen Interessenkonflikten ausgesetzt sind, dass sie Vertraulichkeitsanforderungen 

unterliegen und sich jeder Handlung enthalten, die nicht mit ihren Aufgaben vereinbar ist. 

(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden jährlich einen Bericht 

über ihre Tätigkeiten im Rahmen der vorliegenden Richtlinie veröffentlichen und online 

zugänglich machen. 
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Artikel 25 

Befugnisse der Aufsichtsbehörden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden über angemessene 

Befugnisse und Ressourcen verfügen, um die ihnen durch diese Richtlinie übertragenen 

Aufgaben wahrzunehmen, einschließlich der Befugnis, Unternehmen zu verpflichten, 

Informationen bereitzustellen und Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einhaltung 

der in den Artikeln 7 bis 16 festgelegten Verpflichtungen durchzuführen. Die 

Mitgliedstaaten verpflichten die Aufsichtsbehörden, die Annahme und Gestaltung des 

Plans zur Minderung der Folgen des Klimawandels im Einklang mit den in Artikel 22 

Absatz 1 genannten Anforderungen zu überwachen. 

(2) Eine Aufsichtsbehörde kann auf eigene Initiative oder aufgrund ihr nach Artikel 26 

übermittelter begründeter Bedenken eine Untersuchung einleiten, wenn sie der Auffassung 

ist, dass ihr ausreichend Informationen vorliegen, die auf einen möglichen Verstoß eines 

Unternehmens gegen die Verpflichtungen aus den nach dieser Richtlinie erlassenen 

nationalen Rechtsvorschriften hindeuten. 
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(3) Untersuchungen werden im Einklang mit dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem 

die Untersuchung stattfindet, und nach vorheriger Warnung des Unternehmens 

durchgeführt, es sei denn, die vorherige Warnung würde die Wirksamkeit der 

Untersuchung beeinträchtigen. Wenn eine Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer 

Untersuchung im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats eine Untersuchung 

durchführen möchte, so ersucht sie die Aufsichtsbehörde in diesem Mitgliedstaat nach 

Artikel 28 Absatz 3 um Amtshilfe. 

(4) Ermittelt eine Aufsichtsbehörde als Ergebnis der Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 

einen Verstoß gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften, 

so gewährt sie dem betreffenden Unternehmen eine angemessene Frist, um Abhilfe zu 

schaffen, sofern dies möglich ist. 

Im Einklang mit Artikel 27 bzw. 29 schließen Abhilfemaßnahmen die Verhängung von 

Sanktionen oder das Eintreten der zivilrechtlichen Haftung nicht aus. 
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(5) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen die Aufsichtsbehörden mindestens über die 

Befugnis 

a) das Unternehmen anzuweisen, 

i) Verstöße gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen nationalen 

Rechtsvorschriften durch das Ergreifen einer Maßnahme oder das Einstellen 

des Verhaltens abzustellen, 

ii) jegliche Wiederholung des betreffenden Verhaltens zu unterlassen und 

iii) gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, die dem Verstoß 

angemessen und erforderlich sind, um ihn zu beenden; 

b) Sanktionen im Einklang mit Artikel 27 zu verhängen und 

c) wenn das unmittelbare Risiko eines schweren und nicht wiedergutzumachenden 

Schadens besteht, vorläufige Maßnahmen zu verhängen. 

▌ 
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(6) Die Aufsichtsbehörden üben die in diesem Artikel genannten Befugnisse im Einklang 

mit dem nationalen Recht aus, und zwar 

a) unmittelbar; 

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder 

c) durch Antragstellung bei den zuständigen Justizbehörden, wodurch sichergestellt 

wird, dass Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie direkt von 

Aufsichtsbehörden verhängte Sanktionen haben. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede natürliche oder juristische Person im Einklang 

mit dem nationalen Recht das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 

gegen einen sie betreffenden rechtsverbindlichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde hat. 
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(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden Aufzeichnungen über die 

in Absatz 1 genannten Untersuchungen führen, in denen insbesondere die Art und das 

Ergebnis der Untersuchungen festgehalten werden, sowie Aufzeichnungen über etwaige 

gemäß Absatz 5 ergriffene Durchsetzungsmaßnahmen. 

(9) Beschlüsse der Aufsichtsbehörden betreffend die Einhaltung der gemäß dieser 

Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften durch ein Unternehmen lassen die 

zivilrechtliche Haftung des Unternehmens nach Artikel 29 unberührt. 

Artikel 26 

Begründete Bedenken 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass natürliche und juristische Personen berechtigt sind, 

über leicht zugängliche Kanäle vor jeder Aufsichtsbehörde begründete Bedenken geltend 

zu machen, sollten sie anhand objektiver Umstände Grund zu der Annahme haben, dass ein 

Unternehmen gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften 

verstößt. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörde – in den Fällen, in denen 

Personen, die begründete Bedenken geltend machen, darum ersuchen – die 

erforderlichen Maßnahmen zum angemessenen Schutz der Identität dieser Person und 

zum angemessenen Schutz ihrer personenbezogenen Informationen, deren Offenlegung 

der betreffenden Person schaden würde, ergreift. 

(3) Fallen begründete Bedenken in die Zuständigkeit einer anderen Aufsichtsbehörde, so 

übermittelt die Behörde, vor der die begründeten Bedenken geltend gemacht wurden, diese 

der anderen Behörde. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden begründete Bedenken 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums prüfen und erforderlichenfalls ihre Befugnisse 

nach Artikel 25 ausüben. 
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(5) Die Aufsichtsbehörde informiert die in Absatz 1 genannten Personen so bald als möglich 

und im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des nationalen Rechts sowie des 

Unionsrechts über das Ergebnis der Prüfung dieser begründeten Bedenken und begründet 

dieses Ergebnis. Die Aufsichtsbehörde informiert ferner die Personen, die solche 

begründeten Bedenken geltend machen und die im Einklang mit dem nationalen Recht 

ein berechtigtes Interesse an dieser Angelegenheit haben, über ihre Entscheidung, der 

Aufforderung zum Tätigwerden stattzugeben oder sie abzulehnen, und legt eine 

Beschreibung ihrer zukünftigen Schritte und Maßnahmen und praktische 

Informationen über den Zugang zu verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen 

Überprüfungsverfahren vor. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Personen, die begründete Bedenken gemäß 

diesem Artikel geltend machen und die im Einklang mit dem nationalen Recht ein 

berechtigtes Interesse an dieser Angelegenheit haben, Zugang zu einem Gericht oder einer 

anderen unabhängigen und unparteiischen öffentlichen Stelle erhalten, die dafür zuständig 

ist, die verfahrensrechtliche und materielle Rechtmäßigkeit der Entscheidungen, 

Handlungen oder Unterlassungen der Aufsichtsbehörde zu überprüfen. 
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Artikel 27 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, einschließlich 

Zwangsgeldern, die bei Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen 

Rechtsvorschriften zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen 

erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Bei der Entscheidung über die Verhängung von Sanktionen und bei der Festlegung ihrer 

Art und ihrer angemessenen Höhe ist folgenden Aspekten gebührend Rechnung zu tragen: 

a) der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes und dem Schweregrad der 

Auswirkungen, die sich aus diesem Verstoß ergeben; 

b) etwaigen getätigten Investitionen und einer gemäß den Artikeln 10 und 11 

geleisteten gezielten Unterstützung; 
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c) etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um die betreffenden 

Auswirkungen anzugehen; 

d) gegebenenfalls dem Ausmaß der im Einklang mit Artikel 9 getroffenen 

Entscheidungen zur Festlegung von Prioritäten; 

e) etwaigen einschlägigen früheren Verstößen des Unternehmens gegen die nach 

dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften, die in einer 

bestandskräftigen Entscheidung festgestellt wurden; 

f) dem Umfang, in dem das Unternehmen Abhilfemaßnahmen hinsichtlich des 

betreffenden Gegenstands ergriffen hat; 

g) vom Unternehmen aufgrund des Verstoßes erlangten finanziellen Vorteilen oder 

vermiedenen Verlusten; 

h) allen sonstigen erschwerenden oder mildernden Umständen im jeweiligen Fall. 
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(3) Die Mitgliedstaaten sehen mindestens folgende Sanktionen vor: 

a) Zwangsgelder; 

b) wenn ein Unternehmen einem Beschluss, mit dem ein Zwangsgeld verhängt wird, 

nicht innerhalb der geltenden Frist nachkommt, eine öffentliche Erklärung, in der 

das für den Verstoß verantwortliche Unternehmen und die Art des Verstoßes 

dargelegt werden. 

(4) Werden Zwangsgelder verhängt, so müssen sich diese nach dem weltweiten Nettoumsatz 

des Unternehmens richten. Das Höchstmaß der Zwangsgelder beläuft sich auf 

mindestens 5 % des weltweiten Nettoumsatzes des Unternehmens im Geschäftsjahr vor 

der Entscheidung über die Verhängung des Zwangsgelds. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zwangsgelder mit Hinblick auf Unternehmen 

nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b unter 

Berücksichtigung des von der obersten Muttergesellschaft gemeldeten konsolidierten 

Umsatzes berechnet werden. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jegliche Beschlüsse der Aufsichtsbehörden, die 

Sanktionen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie 

erlassenen nationalen Rechtsvorschriften betreffen, veröffentlicht werden, mindestens 

fünf Jahre lang öffentlich zugänglich bleiben und dem gemäß Artikel 28 eingerichteten 

europäischen Netz der Aufsichtsbehörden übermittelt werden. Der veröffentlichte 

Beschluss darf keine personenbezogenen Daten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2016/679 enthalten.  

Artikel 28 

Europäisches Netz der Aufsichtsbehörden 

(1) Die Kommission richtet ein aus Vertretern der Aufsichtsbehörden bestehendes 

europäisches Netz der Aufsichtsbehörden ein. Das europäische Netz der 

Aufsichtsbehörden erleichtert die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und die 

Koordinierung und Konvergenz der Regulierungs-, Untersuchungs-, Sanktions- und 

Aufsichtsverfahren sowie den Informationsaustausch zwischen diesen Aufsichtsbehörden. 

Die Kommission kann Agenturen der Union mit einschlägigem Fachwissen in den unter 

diese Richtlinie fallenden Bereichen ersuchen, sich dem europäischen Netz der 

Aufsichtsbehörden anzuschließen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten mit dem europäischen Netz der Aufsichtsbehörden 

zusammen, um alle unter diese Richtlinie fallenden Unternehmen aus Drittländern zu 

ermitteln, insbesondere durch die Bereitstellung aller erforderlichen Informationen, um 

beurteilen zu können, ob ein Unternehmen aus einem Drittland die in Artikel 2 

festgelegten Kriterien erfüllt. Die Kommission richtet ein gesichertes System für den 

Austausch von Informationen über den in der Union erzielten Nettoumsatz von 

Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2, die keine Zweigstelle in einem 

Mitgliedstaat haben oder die Zweigstellen in verschiedenen Mitgliedstaaten haben, ein, 

über das die Mitgliedstaaten regelmäßig die ihnen vorliegenden Informationen über den 

von solchen Unternehmen erzielten Nettoumsatz übermitteln. Die Kommission 

analysiert diese Informationen innerhalb eines angemessenen Zeitraums und teilt dem 

Mitgliedstaat, in dem das Unternehmen in dem Geschäftsjahr, das dem letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahr vorausgeht, den größten Teil seines Nettoumsatzes in der 

Union erzielt hat, mit, dass es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein 

Unternehmen gemäß Artikel 2 Absatz 2 handelt und somit gemäß Artikel 24 Absatz 3 die 

Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats zuständig ist. 
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(3) Die Aufsichtsbehörden übermitteln sich gegenseitig einschlägige Informationen, gewähren 

einander Amtshilfe und erlassen Maßnahmen für eine wirksame Zusammenarbeit. 

Gegenseitige Amtshilfe umfasst die Zusammenarbeit bei der Ausübung der Befugnisse 

nach Artikel 25, unter anderem in Bezug auf Untersuchungen und Auskunftsersuchen. 

(4) Die Aufsichtsbehörden ergreifen alle geeigneten Schritte, um einem Ersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Ersuchens nachzukommen. Wenn aufgrund der Umstände des Einzelfalls 

erforderlich, kann die Frist auf der Grundlage einer angemessenen Begründung um 

höchstens zwei Monate verlängert werden. Zu den genannten Schritten kann insbesondere 

auch die Übermittlung relevanter Informationen über die Durchführung einer 

Untersuchung gehören. 

(5) Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informationen, einschließlich des Zwecks 

und der Gründe des Ersuchens. Die Aufsichtsbehörden dürfen die im Rahmen eines 

Amtshilfeersuchens erhaltene Informationen ausschließlich zu dem Zweck verwenden, für 

den sie angefordert wurden. 
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(6) Die ersuchte Aufsichtsbehörde informiert die ersuchende Aufsichtsbehörde über die 

Ergebnisse oder, je nach Einzelfall, über den Fortgang der Maßnahmen, die getroffen 

wurden, um dem Amtshilfeersuchen nachzukommen. 

(7) Aufsichtsbehörden verlangen für Tätigkeiten und Maßnahmen aufgrund eines 

Amtshilfeersuchens keine Gebühren. 

Die Aufsichtsbehörden können jedoch untereinander Regeln vereinbaren, um einander in 

Ausnahmefällen besondere, aufgrund der Amtshilfe entstandene Ausgaben zu erstatten. 

(8) Die nach Artikel 24 Absatz 3 zuständige Aufsichtsbehörde unterrichtet das europäische 

Netz der Aufsichtsbehörden über diesen Umstand und über jeden Antrag auf einen 

Wechsel der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

(9) Bestehen Zweifel an der Zuständigkeitszuweisung, so werden die Informationen, auf denen 

diese Zuweisung gründet, dem europäischen Netz der Aufsichtsbehörden mitgeteilt, das 

Bemühungen um eine Lösung koordinieren kann. 
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(10) Das europäisches Netz der Aufsichtsbehörden veröffentlicht 

a) die Beschlüsse der Aufsichtsbehörden, die Sanktionen gemäß Artikel 27 

Absatz 5 enthalten, und  

b) eine indikative Liste von Unternehmen aus Drittländern, die der 

vorliegenden Richtlinie unterliegen. 

▌ 

Artikel 29 

Zivilrechtliche Haftung von Unternehmen und Anspruch auf vollständige Entschädigung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Unternehmen für Schaden haftbar gemacht 

werden kann, der einer natürlichen oder juristischen Person entstanden ist, sofern 

a) das Unternehmen es vorsätzlich oder fahrlässig versäumt hat, den Pflichten gemäß 

den Artikeln 10 und 11 nachzukommen, wenn die in Anhang I aufgeführten 

Rechte, Verbote oder Pflichten dem Schutz der natürlichen oder juristischen 

Person dienen, und 

b) durch das Versäumnis nach Buchstabe a die nach nationalem Recht geschützten 

rechtlichen Interessen der natürlichen oder juristischen Person beschädigt 

wurden. 
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Ein Unternehmen kann nicht haftbar gemacht werden, wenn der Schaden nur von 

seinen Geschäftspartnern in seiner Aktivitätskette verursacht wurde. 

▌ 

(2) Wird ein Unternehmen im Einklang mit Absatz 1 haftbar gemacht, so hat eine 

natürliche oder juristische Person ein Recht auf vollständige Entschädigung für den 

Schaden nach Maßgabe des nationalen Rechts. Die vollständige Entschädigung im 

Rahmen dieser Richtlinie darf nicht zu Überkompensierung führen, unabhängig davon, 

ob es sich dabei um Strafschadensersatz, Mehrfachentschädigung oder andere Arten 

von Schadensersatz handelt. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen Folgendes sicher: 

a) nationale Vorschriften über den Beginn, die Dauer, die Aussetzung oder die 

Unterbrechung von Verjährungsfristen behindern die Erhebung von 

Schadensersatzklagen nicht unangemessen und sind in jedem Fall nicht weniger 

streng als die allgemeinen nationalen Regelungen zur zivilrechtlichen Haftung; 
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die Verjährungsfristen für die Erhebung von Schadensersatzklagen nach dieser 

Richtlinie beträgt mindestens fünf Jahre und ist keinesfalls kürzer als die 

Verjährungsfrist, die in den allgemeinen nationalen Regelungen zur 

zivilrechtlichen Haftung vorgesehen ist; 

die Verjährungsfrist beginnt nicht, bevor der Verstoß beendet wurde und der 

Kläger von Folgendem Kenntnis erlangt hat oder diese Kenntnis vernünftigerweise 

erwartet werden kann: 

i) dem Verhalten und der Tatsache, dass es einen Verstoß darstellt, 

ii) der Tatsache, dass ihm durch den Verstoß ein Schaden entstanden ist, und 

iii) der Identität des Rechtsverletzers; 

b) die Verfahrenskosten sind für Kläger, die ihre Rechte geltend machen, nicht 

unverhältnismäßig hoch; 

c) Kläger können Unterlassungsmaßnahmen, auch im Rahmen von Eilverfahren, 

beantragen; dabei handelt es sich um endgültige oder vorläufige 

Unterlassungsmaßnahmen, zum Abstellen von Verstößen gegen die gemäß dieser 

Richtlinie erlassenen Bestimmungen des nationalen Rechts durch das Ergreifen 

einer Maßnahme oder das Einstellen eines Verhaltens; 
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d) unbeschadet der nationalen Zivilverfahrensordnungen werden angemessene 

Bedingungen vorgesehen, unter denen ein mutmaßlich Geschädigter eine 

Gewerkschaft, eine nichtstaatliche Menschenrechts- oder Umweltorganisation 

oder eine sonstige Nichtregierungsorganisation und – im Einklang mit dem 

nationalen Recht – nationale Menschenrechtsinstitutionen mit Sitz in einem 

Mitgliedstaat ermächtigen kann, Klagen zur Durchsetzung der Rechte des 

mutmaßlich Geschädigten zu erheben; 

eine Gewerkschaft oder nichtstaatliche Organisation kann nach Unterabsatz 1 

ermächtigt werden, wenn diese den Anforderungen des nationalen Rechts genügt; 

zu diesen Anforderungen kann gehören, dass eine eigene ständige Vertretung 

aufrechterhalten wird und die Gewerkschaft oder nichtstaatliche Organisation im 

Einklang mit ihrer Satzung nicht kommerziell und nicht nur vorübergehend an 

der Durchsetzung der durch diese Richtlinie geschützten Rechte oder der 

entsprechenden Rechte im nationalen Recht beteiligt ist; 

e) Wenn eine Klage erhoben wird und ein Kläger eine hinreichende Begründung 

vorlegt, die mit zumutbarem Aufwand zugängliche Tatsachen und Beweismittel 

enthält, die ausreichen, um die Plausibilität des Schadensersatzanspruchs zu 

belegen, und angegeben hat, dass zusätzliche Beweismittel in der 

Verfügungsgewalt des Unternehmens liegen, so können die Gerichte anordnen, 

dass diese Beweismittel von dem Unternehmen im Einklang mit dem nationalen 

Verfahrensrecht offengelegt werden; 

www.parlament.gv.at



 

 654 

die nationalen Gerichte beschränken die Offenlegung der geforderten 

Beweismittel und die Maßnahmen zur Beweissicherung auf das Maß, das 

erforderlich und verhältnismäßig ist, um einen Schadensersatzanspruch eines 

Klägers oder potenziellen Klägers zu stützen; bei der Feststellung, ob eine 

Anordnung zur Offenlegung oder Sicherung von Beweismitteln verhältnismäßig 

ist, prüfen die nationalen Gerichte, inwieweit die Klage oder die Klageerwiderung 

durch zugängliche Tatsachen und Beweismittel gestützt wird, die den Antrag auf 

Offenlegung von Beweismitteln rechtfertigen; den Umfang und die Kosten der 

Offenlegung sowie die berechtigten Interessen aller Parteien, einschließlich 

etwaige betroffene Dritte, einschließlich zur Verhinderung nicht gezielter Suchen 

nach Informationen, die für die Verfahrensbeteiligten wahrscheinlich nicht 

relevant sind; ob die offenzulegenden Beweismittel vertrauliche Informationen – 

insbesondere Dritte betreffende Informationen – enthalten und welche 

Vorkehrungen zum Schutz dieser vertraulichen Informationen bestehen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Gerichte befugt sind, die 

Offenlegung von Beweismitteln, die vertrauliche Informationen enthalten, 

anzuordnen, wenn sie diese als sachdienlich für die Schadensersatzklage erachten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Gerichte bei der Anordnung 

der Offenlegung solcher Informationen über wirksame Maßnahmen für deren 

Schutz verfügen. 
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(4) Unternehmen, die an Industrie- oder Multi-Stakeholder-Initiativen teilgenommen haben 

oder die unabhängige Überprüfung durch Dritte oder Vertragsklauseln in Anspruch 

nehmen, um die Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu unterstützen, können dennoch 

gemäß diesem Artikel haftbar gemacht werden. 

(5) Die zivilrechtliche Haftung eines Unternehmens aus dieser Bestimmung berührt nicht die 

zivilrechtliche Haftung ihrer Tochterunternehmen oder direkter indirekter Geschäftspartner 

in der Aktivitätskette des Unternehmens. 

Wurde der Schaden von dem Unternehmen und seinem Tochterunternehmen oder 

direkten oder indirekten Geschäftspartner gemeinsam verursacht, so haften sie 

gesamtschuldnerisch, unbeschadet der nationalen Rechtsvorschriften über die 

Voraussetzungen für eine gesamtschuldnerische Haftung und über Regressansprüche. 

(6) Die zivilrechtliche Haftung nach dieser Richtlinie schränkt die Haftung der Unternehmen 

gemäß den nationalen Rechtssystemen oder denen der Union nicht ein und lässt 

Vorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten über die zivilrechtliche Haftung im 

Zusammenhang mit negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte oder die Umwelt 

unberührt, in denen für Situationen, die nicht unter diese Richtlinie fallen, eine Haftung 

oder eine strengere Haftung als in der vorliegenden Richtlinie vorgesehen ist. 
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(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ▌nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung 

dieses Artikels ▌ zwingend Anwendung finden und Vorrang haben in Fällen, in denen das 

auf entsprechende Ansprüche anzuwendende Recht nicht das nationale Recht eines 

Mitgliedstaats ist. 

Artikel 30 

Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Richtlinie (EU) 2019/1937 für die Meldung von ▌Verstößen gegen die nationalen Maßnahmen 

zur Umsetzung dieser Richtlinie und den Schutz von Personen, die solche Verstöße melden, gilt. 
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Artikel 31 

Öffentliche Unterstützung, öffentliche Auftragsvergabe und öffentliche Konzessionen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus den 

Bestimmungen des nationalen Rechts zur Umsetzung dieser Richtlinie ergeben, oder deren 

freiwillige Umsetzung als ein umweltrelevanter oder sozialer Aspekt gilt, den die öffentlichen 

Auftraggeber im Einklang mit den Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU als Teil 

der Vergabekriterien für öffentliche Aufträge und Konzessionsverträge sowie als umweltrelevante 

oder soziale Bedingung berücksichtigen können, die die öffentlichen Auftraggeber im Einklang mit 

den genannten Richtlinien in Bezug auf die Ausführung von öffentlichen Aufträgen und 

Konzessionsverträgen festlegen können. 

▌ 
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Artikel 32 

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 

In Teil I Nummer E.2 des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/1937 wird folgende Ziffer angefügt: 

„vi) „▌ Richtlinie (EU) …/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die 

Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der 

Richtlinie (EU) 2019/1937 und Verordnung (EU) 2023/2859 (ABl. L  ..., ...)+. 

_________________ 
+ Bitte im Text Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der im Dokument … 

(2022/0051(COD) enthaltenen Verordnung einfügen.“ 
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Artikel 33 

Änderung der Verordnung (EU) 2023/2859 

In Anhang V Teil B der Verordnung (EU) 2023/2859 wird folgende Ziffer angefügt: 

„(17) Richtlinie (EU) …/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die 

Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung 

der Richtlinie (EU) 2019/1937 und Verordnung (EU) 2023/2859 (ABl. L  ..., ...)*. 

_________________ 
+ ABl.: Bitte im Text Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der im Dokument 
(2022/0051(COD) enthaltenen Richtlinie einfügen.“ 

Artikel 34 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 16 

wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 16 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 

wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu 

einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 

über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2 oder Artikel 16 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. ▌ 

Artikel 35 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates28. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                 
28 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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Artikel 36 

Überprüfung und Berichterstattung 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht dazu vor, 

ob zusätzliche, auf beaufsichtigte Finanzunternehmen zugeschnittene Sorgfaltspflichten 

im Bereich der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Erbringung von Finanzdienstleistungen 

und Anlagetätigkeiten notwendig sind, und zeigt die Optionen für solche 

Sorgfaltspflichten und ihre Auswirkungen im Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie 

auf. 

In dem Bericht werden andere Gesetzgebungsakte der Union, die für beaufsichtigte 

Finanzunternehmen gelten, berücksichtigt. Er wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

nach dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie], spätestens jedoch zum ... [zwei 

Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie], veröffentlicht. Dem Bericht 

wird gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 
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(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum … ▌ [sechs 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] und danach alle drei Jahre einen Bericht über 

die Umsetzung dieser Richtlinie und deren Wirksamkeit bezüglich der Erreichung der 

darin festgelegten Ziele – insbesondere bei der Bekämpfung negativer Auswirkungen – 

vor. Dem Bericht wird gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. In dem 

ersten Bericht wird unter anderem Folgendes bewertet: 

a) die Auswirkungen dieser Richtlinie auf KMU, zusammen mit einer Bewertung der 

Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen und Instrumente zur Unterstützung 

der KMU durch die Kommission und die Mitgliedstaaten; 
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b) der Geltungsbereich dieser Richtlinie hinsichtlich der unter diese Richtlinie 

fallenden Unternehmen, ob durch ihn sichergestellt wird, dass diese Richtlinie im 

Lichte ihrer Ziele wirksam ist, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den 

erfassten Unternehmen herrschen und Unternehmen die Anwendung dieser 

Richtlinie nicht umgehen können, einschließlich der Fragen, 

– ob Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a dahingehend überarbeitet werden muss, 

dass auch Unternehmen, die als eine andere Rechtsform als die in Anhang I 

oder Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU aufgeführten Rechtsformen 

gegründet wurden, von dieser Richtlinie erfasst werden; 

– ob Geschäftsmodelle oder Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit 

Drittunternehmen, die nicht unter Artikel 2 fallen, in den Geltungsbereich 

dieser Richtlinie einbezogen werden müssen; 
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– ob die in Artikel 2 festgelegten Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl und 

den Nettoumsatz überarbeitet werden müssen und ob in Sektoren mit hohem 

Risiko ein sektorspezifischer Ansatz eingeführt werden muss; 

– ob das in Artikel 2 Absatz 2 festgelegte Kriterium des in der Union erzielten 

Nettoumsatzes überarbeitet werden muss; 

c) ob die Definition des Begriffs „Aktivitätskette“ überarbeitet werden muss; 

d) ob der Anhang geändert werden muss, auch vor dem Hintergrund internationaler 

Entwicklungen, und ob er ausgeweitet werden sollte, um zusätzliche negative 

Auswirkungen zu umfassen, insbesondere negative Auswirkungen auf die 

verantwortungsvolle Staatsführung; 
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e) ob die in dieser Richtlinie vorgesehenen Vorschriften zur Bekämpfung des 

Klimawandels, insbesondere in Bezug auf die Gestaltung von Übergangsplänen 

zur Eindämmung des Klimawandels, deren Annahme und die Umsetzung dieser 

Pläne durch die Unternehmen, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden im 

Zusammenhang mit diesen Vorschriften überarbeitet werden müssen; 

f) die Wirksamkeit der auf nationaler Ebene eingerichteten 

Durchsetzungsmechanismen, der Sanktionen und der Vorschriften über die 

zivilrechtliche Haftung; 

g) ob Änderungen des in dieser Richtlinie vorgesehenen Harmonisierungsgrads 

erforderlich sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf dem 

Binnenmarkt sicherzustellen, auch in Bezug auf die Annäherung und Abweichung 

zwischen nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie. 

▌  
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Artikel 37 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am ... [zwei Jahre ab dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 

sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 

Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Maßnahmen ab dem ... 

a)  ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] auf in Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b genannte Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats gegründet wurden und im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 

vor dem ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie], für das ein 

Jahresabschluss angenommen wurde oder hätte angenommen werden müssen, im 

Durchschnitt mehr als 5 000 Beschäftigte hatten und einen weltweiten 

Nettoumsatz von mehr als 1 500 000 000 EUR erzielt haben, mit Ausnahme der 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um Artikel 11 nachzukommen; diese wenden 

die Mitgliedstaaten auf die genannten Unternehmen für am oder nach dem 

1. Januar 2028 beginnende Geschäftsjahre an; 

b)  ... [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] auf in Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b genannte Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats gegründet wurden und im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vor 

dem ... [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie], für das ein Jahresabschluss 

angenommen wurde oder hätte angenommen werden müssen, im Durchschnitt mehr 

als 3 000 Beschäftigte hatten und einen weltweiten Nettoumsatz von mehr als 

900 000 000 EUR erzielt haben, mit Ausnahme der Maßnahmen, die erforderlich 

sind, um Artikel 16 nachzukommen; diese wenden die Mitgliedstaaten auf die 

genannten Unternehmen für am oder nach dem 1. Januar 2029 beginnende 

Geschäftsjahre an; 
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c)  ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] auf in Artikel 2 Absatz 2 

Buchstaben a und b genannte Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften 

eines Drittlandes gegründet wurden und im Geschäftsjahr vor dem letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahr vor dem ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] einen Nettoumsatz von mehr als 1 500 000 000 EUR in der Union 

erzielt haben, mit Ausnahme der Maßnahmen, die erforderlich sind, um Artikel 16 

nachzukommen; diese wenden die Mitgliedstaaten auf die genannten 

Unternehmen für am oder nach dem 1. Januar 2028 beginnende Geschäftsjahre 

an; 

d)   ... [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] auf in Artikel 2 Absatz 2 

Buchstaben a und b genannte Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften eines 

Drittlandes gegründet wurden und im Geschäftsjahr vor dem letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahr vor dem ... [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] einen 

Nettoumsatz von mehr als 900 000 000 EUR in der Union erzielt haben, mit 

Ausnahme der Maßnahmen, die erforderlich sind, um Artikel 16 nachzukommen; 

diese wenden die Mitgliedstaaten auf die genannten Unternehmen für am oder nach 

dem 1. Januar 2029 beginnende Geschäftsjahre an; 

e) ab … [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] auf alle anderen in 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b, und in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a 

und b genannten Unternehmen sowie in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c und in 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c genannten Unternehmen, mit Ausnahme der 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um Artikel 16 nachzukommen; diese wenden 

die Mitgliedstaaten auf die genannten Unternehmen für am oder nach dem 

1. Januar 2029 beginnende Geschäftsjahre an; 
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 Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 38 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 39 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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ANHANG 

TEIL I 

▌ 

1. IN INTERNATIONALEN MENSCHENRECHTSINSTRUMENTEN 

ENTHALTENE RECHTE UND VERBOTE 

1. das Recht auf Leben in der Auslegung nach Artikel 6 Absatz 1 des Internationalen 

Pakts über bürgerliche und politische Rechte; Die missbräuchliche Nutzung dieses 

Rechts schließt unter anderem das private oder öffentliche Sicherheitspersonal 

zum Schutz der Ressourcen, der Einrichtungen oder des Personals des 

Unternehmens ein, das aufgrund mangelnder Anweisungen oder Kontrolle durch 

das Unternehmen den Tod einer Person verursacht; 

2. ▌das Verbot von Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

in der Auslegung nach Artikel 7 des Internationalen Pakts über bürgerliche und 

politische Rechte. dies schließt unter anderem das private oder öffentliche 

Sicherheitspersonal zum Schutz der Ressourcen, der Einrichtungen oder des 

Personals des Unternehmens ein, das aufgrund mangelnder Anweisungen oder 

Kontrolle durch das Unternehmen eine Person der Folter oder grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung aussetzt; 
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3. ▌das Recht auf Freiheit und Sicherheit in der Auslegung nach Artikel 9 Absatz 1 

des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte; 

4. ▌das Verbot willkürlicher oder rechtswidriger Eingriffe in das Privatleben, die 

Familie, die Wohnung oder den Schriftverkehr einer Person und rechtswidriger 

Beeinträchtigungen ihrer Ehre oder ihres Rufes in der Auslegung nach Artikel 17 

des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte; 

5. ▌das Verbot der Beeinträchtigung der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

in der Auslegung nach Artikel 18 des Internationalen Pakts über bürgerliche und 

politische Rechte; 

6. ▌das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, einschließlich eines 

gerechten und eines angemessenen existenzsichernden Lohns für Beschäftigte und 

eines angemessenen existenzsichernden Einkommens für Selbstständige und 

Kleinlandwirte, den bzw. das sie durch ihre Arbeit und Produktion verdienen, 

angemessener Lebensstandards, sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen und einer 

angemessenen Begrenzung der Arbeitszeit, in der Auslegung nach Artikel 7 und 11 

des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 
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7. ▌das Verbot, den Zugang der Beschäftigten zu angemessener Unterbringung zu 

beschränken, wenn die Arbeitskräfte in einer vom Unternehmen bereitgestellten 

Unterkunft untergebracht sind, und den Zugang der Beschäftigten zu angemessener 

Ernährung, Bekleidung sowie Wasser- und Sanitärversorgung am Arbeitsplatz zu 

beschränken, in der Auslegung nach Artikel 11 des Internationalen Pakts über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 

8. ▌das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit in der 

Auslegung nach Artikel 24 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes; ▌ das 

Recht auf Bildung in der Auslegung nach Artikel 28 des Übereinkommens über die 

Rechte des Kindes; ▌ das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard in der 

Auslegung nach Artikel 27 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes; das 

Recht des Kindes, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu einer 

Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des 

Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geistige, 

seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte, in der Auslegung 

nach Artikel 32 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes; das Recht des 

Kindes auf Schutz vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen 

Missbrauchs sowie auf Schutz vor Entführung, Verkauf oder rechtswidriger 

Verbringung an einen anderen Ort innerhalb oder außerhalb ihres Landes zum 

Zwecke der Ausbeutung, in der Auslegung nach den Artikeln 34 und 35 des 

Übereinkommens über die Rechte des Kindes; 
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9. ▌das Verbot der Beschäftigung von Kindern vor Erreichung des Alters, an dem die 

Schulpflicht endet, und das auf keinen Fall unter 15 Jahren liegen darf, 

ausgenommen dort, wo das Recht des Beschäftigungsorts dies im Einklang mit 

Artikel 2 Absatz 4 des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation 

über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung von 1973 (Nr. 138) 

vorsieht, in der Auslegung nach den Artikeln 4 bis 8 des Übereinkommens der 

Internationalen Arbeitsorganisation über das Mindestalter für die Zulassung zur 

Beschäftigung von 1973 (Nr. 138); 

10. ▌das Verbot ▌der schlimmsten Formen der Kinderarbeit ▌ (Personen unter 

18 Jahren), in der Auslegung nach Artikel 3 ▌ des Übereinkommens der 

Internationalen Arbeitsorganisation zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 

Kinderarbeit von 1999 (Nr. 182). Unter anderem gilt es, Folgendes zu beachten: 

a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken wie den 

Verkauf von Kindern und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft und 

Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangs- 

oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten 

Konflikten; 
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b) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur 

Herstellung von Pornografie oder zu pornografischen Darbietungen; 

c) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten 

Tätigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von ▌oder zum Handel mit Drogen, 

und 

d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie 

verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die 

Sittlichkeit von Kindern schädlich ist; 

11. ▌das Verbot der Zwangs- oder Pflichtarbeit, d. h. jede Art von Arbeit oder 

Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt 

wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat, beispielsweise 

infolge von Schuldknechtschaft oder Menschenhandel, in der Auslegung nach 

Artikel 2 Absatz 1 des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation 

über Zwangsarbeit von 1930 (Nr. 29). Unter Zwangs- oder Pflichtarbeit sind keine 

Arbeiten oder Dienstleistungen zu verstehen, die im Einklang mit Artikel 2 Absatz 2 

des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation über Zwangsarbeit von 

1930 (Nr. 29) oder mit Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben b und c des Internationalen 

Pakts über bürgerliche und politische Rechte stehen; 
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12. ▌das Verbot aller Formen der Sklaverei und des Sklavenhandels, einschließlich 

sklavereiähnlicher Praktiken, Leibeigenschaft oder anderer Formen der 

Beherrschung oder Unterdrückung am Arbeitsplatz, wie extreme wirtschaftliche oder 

sexuelle Ausbeutung und Erniedrigung oder Menschenhandel in der Auslegung 

nach Artikel 8 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte; 

▌ 

13. ▌das Recht auf Vereinigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Vereinigungsrecht 

und das Recht zu Kollektivverhandlungen in der Auslegung nach den Artikeln 21 

und 22 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, nach 

Artikel 8 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte, dem Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über die 

Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts von 1948 (Nr. 87) und 

dem Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über die Anwendung 

der Grundsätze des Vereinigungsrechts und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen 

von 1949 (Nr. 98). Diese Rechte sind unter anderem die Folgenden: 

a) Arbeitnehmern steht es frei, Gewerkschaften zu bilden oder ihnen beizutreten; 
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b) die Bildung, der Beitritt zu und die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 

dürfen nicht als Grund für ungerechtfertigte Diskriminierung oder 

Vergeltungsmaßnahmen herangezogen werden; 

c) den Gewerkschaften steht es frei, im ▌ Einklang mit ihren Verfassungen und 

Regeln ohne Einmischung der Behörden tätig zu werden, und 

d) das Streikrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen; 

14. ▌das Verbot der Ungleichbehandlung in der Beschäftigung, es sei denn, dies ist 

durch die Erfordernisse der Beschäftigung in der Auslegung nach den Artikeln 2 

und ▌ 3 des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation über die 

Gleichheit des Entgelts von 1951 (Nr. 100), den Artikeln 1 und ▌ 2 des 

Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation über die Diskriminierung 

in Beschäftigung und Beruf von 1958 (Nr. 111) und Artikel 7 des Internationalen 

Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gerechtfertigt. Dies umfasst 

insbesondere 

a) die Zahlung eines ungleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit und 
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b) die Diskriminierung aus Gründen der nationalen Abstammung oder der 

sozialen Herkunft, der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des 

Glaubensbekenntnisses oder der politischen Meinung; 

▌ 

15. ▌das Verbot, messbare Umweltschädigungen wie schädliche Bodenveränderung, 

Wasser- oder Luftverschmutzung, schädliche Emissionen, übermäßigen 

Wasserverbrauch, Landschädigung oder andere Auswirkungen auf natürliche 

Ressourcen wie Entwaldung zu verursachen, die 

a) die natürlichen Grundlagen für die Erhaltung und Erzeugung von 

Lebensmitteln maßgeblich beeinträchtigen; 

b) einer Person den Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser verwehren; 

c) den Zugang zu sanitären Einrichtungen für eine Person erschweren oder solche 

Einrichtungen zerstören; 

d) die Gesundheit, Sicherheit, normale Nutzung von Land oder rechtmäßig 

erworbenem Eigentum einer Person beeinträchtigen; 

▌ 
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e) die Ökosystemleistungen, durch die ein Ökosystem direkt oder indirekt zum 

Wohlergehen der Menschen beiträgt, erheblich beeinträchtigen; 

in der Auslegung nach Artikel 6 Absatz 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche 

und politische Rechte sowie den Artikeln 11 und 12 des Internationalen Pakts über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 

16. Das Recht von Einzelpersonen, Gruppierungen und Gemeinschaften auf Land 

und Ressourcen sowie darauf, nicht ihrer Existenzmittel beraubt zu werden, was 

das Verbot der widerrechtlichen Vertreibung oder der widerrechtlichen 

Inbesitznahme von Land, Wäldern und Gewässern beim Erwerb, bei der 

Entwicklung oder bei einer anderweitigen Nutzung von Land, Wäldern und 

Gewässern (einschließlich durch Entwaldung), deren Nutzung die Lebensgrundlage 

einer Person in der Auslegung nach Artikel 1 und Artikel 27 des Internationalen 

Pakts über bürgerliche und politische Rechte sowie Artikel 1, 2 und 11 des 

Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sichert, 

umfasst. 
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2. INSTRUMENTE ZU MENSCHENRECHTEN UND GRUNDFREIHEITEN 

▌ 

- Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

- Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

▌ 

- Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

▌ 

- Kern-/Grundübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation: 

- Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 

Vereinigungsrechts, 1948 (Nr. 87); 
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- Übereinkommen über das Vereinigungsrecht und das Recht zu 

Kollektivverhandlungen, 1949 (Nr. 98), 

- Übereinkommen über Zwangsarbeit, 1930 (Nr. 29) und das Protokoll von 2014 zum 

Übereinkommen über Zwangsarbeit; 

- Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 (Nr. 105); 

- Übereinkommen über das Mindestalter, 1973 (Nr. 138); 

▌ 

- Übereinkommen über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 (Nr. 182); 

- Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts, 1951 (Nr. 100); 

- Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 1958 

(Nr. 111); 
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Teil II 

IN INSTRUMENTEN IM BEREICH DER UMWELT ENTHALTENE VERBOTE UND 

VERPFLICHTUNGEN 

▌ 

1. ▌Die Verpflichtung,▌ negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu 

vermeiden oder zu minimieren, in der Auslegung nach Artikel 10 Buchstabe b des 

Übereinkommens von 1992 über die biologische Vielfalt und des in dem 

betreffenden Hoheitsgebiet anwendbaren Rechts, einschließlich der 

Verpflichtungen des Protokolls von Cartagena über die Entwicklung, Handhabung, 

Beförderung, Nutzung, Weitergabe und Freisetzung lebender veränderter 

Organismen und des Protokolls von Nagoya vom 12. Oktober 2014 über den Zugang 

zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich 

aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biologische 

Vielfalt. 

2. ▌das Verbot der Einfuhr, Ausfuhr, Wiederausfuhr oder das Einbringen aus dem 

Meer von Exemplaren einer in den Anhängen I bis III des Übereinkommens über 

den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen 

(CITES) vom 3. März 1973 aufgeführten Art ohne Genehmigung in der Auslegung 

nach den Artikeln III, IV und V des Übereinkommens; 
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3. ▌das Verbot der Herstellung, Einfuhr und Ausfuhr von mit Quecksilber versetzten 

Produkten, die in Anlage A Teil I des Übereinkommens von Minamata über 

Quecksilber vom 10. Oktober 2013 (Übereinkommen von Minamata) aufgeführt 

sind, in der Auslegung nach Artikel 4 Absatz 1 des Übereinkommens; 

4. ▌das Verbot der Verwendung von Quecksilber oder Quecksilberverbindungen in 

den in Anlage B Teil I des Übereinkommens von Minamata aufgeführten 

Herstellungsprozessen nach dem im Übereinkommen für die jeweiligen Prozesse 

festgelegten Ausstiegsdatum in der Auslegung nach Artikel 5 Absatz 2 des 

Übereinkommens; 

5. ▌das Verbot der unrechtmäßigen Behandlung von Quecksilberabfällen in der 

Auslegung nach Artikel 11 Absatz 3 des Übereinkommens von Minamata und 

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1; 

6. ▌das Verbot der Produktion und Verwendung von Chemikalien, die in Anlage A 

zum Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische 

Schadstoffe (POP-Übereinkommen) aufgeführt sind, in der Auslegung nach 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i des Übereinkommens und der Verordnung 

(EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates2; 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1102/2008 (ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 1). 

2 Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 169 vom 25.6.2019, 
S. 45). 
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7. ▌das Verbot der unrechtmäßigen Handhabung, Sammlung, Lagerung und 

Entsorgung von Abfällen in der Auslegung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d 

Ziffern i und ii des POP-Übereinkommens und Artikel 7 der Verordnung (EU) 

2019/1021; 

8. ▌das Verbot der Einfuhr oder Ausfuhr von Chemikalien, die in Anlage III zum 

Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach 

Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und 

Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel (UNEP/FAO) vom 

10. September 1998 aufgeführt sind, in der Auslegung nach Artikel 10 Absatz 1, 

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 2 des Übereinkommens und 

entsprechend den Angaben der einführenden oder ausführenden Vertragspartei des 

Übereinkommens im Einklang mit dem Verfahren der vorherigen Zustimmung nach 

Inkenntnissetzung (PIC-Verfahren); 

9. ▌das Verbot der unrechtmäßigen Produktion, des unrechtmäßigen Verbrauchs 

sowie der unrechtmäßigen Einfuhr und Ausfuhr geregelter Stoffe, die in den 

Anlagen A, B, C und E des der Wiener Konvention zum Schutz der Ozonschicht 

beigefügten Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht 

führen, aufgeführt sind, in der Auslegung nach Artikel 4b des Montrealer Protokolls 

und den Genehmigungsvorschriften des in dem betreffenden Hoheitsgebiet 

anwendbaren Rechts; 
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10. ▌das Verbot der Ausfuhr gefährlicher oder anderer Abfälle in der Auslegung nach 

Artikel 1 Absätze 1 und 2 des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der 

grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 

22. März 1989 (Basler Übereinkommen) ▌ und der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 

des Europäischen Parlaments und des Rates3: 

a) in eine Vertragspartei des Übereinkommens, die die Einfuhr solcher 

gefährlicher und anderer Abfälle verboten hat, in der Auslegung nach 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b des Basler Übereinkommens; 

b) in einen Einfuhrstaat ▌, der nicht seine schriftliche Einwilligung zu der 

bestimmten Einfuhr erteilt hat, für den Fall, dass dieser Einfuhrstaat die 

Einfuhr dieser Abfälle nicht verboten hat, in der Auslegung nach Artikel 4 

Absatz 1 Buchstabe c des Basler Übereinkommens; 

c) in eine Nichtvertragspartei des Basler Übereinkommens in der Auslegung 

nach Artikel 4 Absatz 5 des Basler Übereinkommens; 

d) in einen Einfuhrstaat, wenn diese gefährlichen oder anderen Abfälle im 

Einfuhrstaat oder anderswo nicht umweltgerecht behandelt werden, in der 

Auslegung nach Artikel 4 Absatz 8 Satz 1 des Basler Übereinkommens ▌; 

                                                 
3 Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, 
S. 1). 
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11. ▌das Verbot der Ausfuhr gefährlicher Abfälle aus Staaten, die in Anlage VII des 

Basler Übereinkommens aufgeführt sind, in Staaten, die nicht in Anlage VII 

aufgeführt sind, für die in Anlage IV des Basler Übereinkommens aufgeführten 

Verfahren in der Auslegung nach Artikel 4a des Basler Übereinkommens sowie 

den Artikeln 34 und 36 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 ▌; 

12. ▌das Verbot der Einfuhr gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle aus 

Nichtvertragsparteien, die das Basler Übereinkommen nicht ratifiziert haben, in der 

Auslegung nach Artikel 4 Absatz 5 des Basler Übereinkommens; 

13. die Verpflichtung, negative Auswirkungen auf als Naturerbe abgegrenzte 

Grundstücke im Sinne des Artikels 2 des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- 

und Naturerbes der Welt vom 16. November 1972 („Welterbeübereinkommen“) zu 

verhindern oder zu minimieren, in der Auslegung nach Artikel 5 Buchstabe d des 

Welterbeübereinkommens und des in dem betreffenden Hoheitsgebiet 

anwendbaren Rechts; 
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14. die Verpflichtung, negative Auswirkungen auf Feuchtgebiete im Sinne von 

Artikel 1 des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum 

für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung vom 2. Februar 1971 

(Übereinkommen von Ramsar), zu vermeiden oder zu minimieren, in der 

Auslegung nach Artikel 4 Absatz 1 des Übereinkommens von Ramsar und des in 

dem betreffenden Hoheitsgebiet anwendbaren Rechts; 

15. die Verpflichtung, die Verschmutzung durch Schiffe zu verhindern, in der 

Auslegung nach dem Internationalen Übereinkommen zur Verhütung der 

Meeresverschmutzung durch Schiffe vom 2. November 1973 in der Fassung des 

Protokolls von 1978 (MARPOL 73/78). Dies umfasst Folgendes: 

a) das Verbot der Einleitung des Folgenden ins Meer: 

i) Öl oder ölhaltiger Gemische im Sinne der Regel 1 der Anlage I zu 

MARPOL 73/78, in der Auslegung nach den Regeln 9 bis 11 der 

Anlage I zu MARPOL 73/78; 

ii) schädlicher flüssiger Stoffe im Sinne der Regel 1 Nummer 6 der 

Anlage II zu MARPOL 73/78, in der Auslegung nach den Regeln 5 

und 6 der Anlage II zu MARPOL 73/78, und 
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iii) von Schiffsabwasser im Sinne der Regel 1 Nummer 3 der Anlage IV zu 

MARPOL 73/78, in der Auslegung nach den Regeln 8 und 9 der 

Anlage IV zu MARPOL 73/78; 

b) das Verbot der Meeresverschmutzung durch Schadstoffe, die in verpackter 

Form befördert werden, im Sinne der Regel 1 der Anlage III zu MARPOL 

73/78, in der Auslegung nach den Regeln 1 bis 7 der Anlage III zu MARPOL 

73/78, und 

c) das Verbot der Meeresverschmutzung durch Schiffsmüll im Sinne der 

Regel 1 der Anlage V zu MARPOL 73/78, in der Auslegung nach den 

Regeln 3 bis 6 der Anlage V zu MARPOL 73/78; 

16. die Verpflichtung, die Verschmutzung der Meeresumwelt durch Einbringen in der 

Auslegung nach Artikel 210 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 

Nationen vom 10. Dezember 1982 (SRÜ) und des in dem betreffenden 

Hoheitsgebiet anwendbaren Rechts zu verhindern, zu verringern und zu 

überwachen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0330
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit (COM(2021)0762 – C9-
0454/2021 – 2021/0414(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0762),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung 
mit Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0454/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist,

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 23. 
März 20221,

– nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 29. Juni 20222,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 11. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                                
1 ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 95.
2 ABl. C 375 vom 30.9.2022, S. 45.
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und Tourismus,  

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0301/2022), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0414 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe b und 

Artikel 16 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 95. 
2 ABl. C 375 vom 30.9.2022, S. 45. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) sind die Ziele der 

Union unter anderem, das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern und auf die 

nachhaltige Entwicklung Europas hinzuwirken – auf der Grundlage eines 

ausgewogenen Wirtschaftswachstums und einer in hohem Maße 

wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und 

sozialen Fortschritt abzielt. 

(2) Gemäß Artikel 31 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im 

Folgenden „Charta“) ▌hat jeder Arbeitnehmer das Recht auf gerechte und 

angemessene sowie gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen ▌. Artikel 27 

der Charta schützt das Recht auf Unterrichtung und Anhörung der ▌Arbeitnehmer im 

Unternehmen. Nach Artikel 8 der Charta hat jede Person das Recht auf Schutz der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten. Nach Artikel 12 der Charta hat jede Person 

das Recht, sich auf allen Ebenen frei mit anderen zu versammeln und frei mit 

anderen zusammenzuschließen. In Artikel 16 der Charta wird die unternehmerische 

Freiheit anerkannt. Artikel 21 der Charta sieht das Recht auf Nichtdiskriminierung 

vor. 
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(3) In Grundsatz Nr. 5 der am 17. November 2017 in Göteborg proklamierten 

europäischen Säule sozialer Rechte4 (im Folgenden „Säule“) ist festgelegt, dass 

▌Arbeitnehmer ungeachtet der Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses das 

Recht auf faire und gleiche Behandlung im Hinblick auf Arbeitsbedingungen sowie 

den Zugang zu sozialem Schutz und Fortbildung haben; dass im Einklang mit der 

Gesetzgebung und Kollektiv- bzw. Tarifverträgen die notwendige Flexibilität für 

Arbeitgeber zu gewährleisten ist, damit sie sich schnell an sich verändernde 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen anpassen können; ▌ dass innovative 

Arbeitsformen, die gute Arbeitsbedingungen sicherstellen, zu fördern sind, dass 

Unternehmertum und Selbstständigkeit zu unterstützen sind; dass berufliche 

Mobilität zu erleichtern ist und dass Beschäftigungsverhältnisse, die zu prekären 

Arbeitsbedingungen führen, zu unterbinden sind, unter anderem durch das Verbot 

des Missbrauchs atypischer Verträge. In Grundsatz Nr. 7 der Säule ist festgelegt, 

dass Arbeitnehmer das Recht haben, zu Beginn ihrer Beschäftigung schriftlich 

über ihre Rechte und Pflichten informiert zu werden, die sich aus dem 

Beschäftigungsverhältnis ergeben, dass sie im Fall einer Kündigung das Recht 

haben, zuvor die Gründe zu erfahren, dass sie das Recht auf eine angemessene 

Kündigungsfrist haben und dass sie das Recht auf Zugang zu wirkungsvoller und 

unparteiischer Streitbeilegung und bei einer ungerechtfertigten Kündigung 

Anspruch auf Rechtsbehelfe einschließlich einer angemessenen Entschädigung 

haben. In Grundsatz Nr. 10 der Säule ist festgelegt, dass Arbeitnehmer das Recht 

auf ein hohes Maß an Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie das 

Recht auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Beschäftigung haben. Auf dem Sozialgipfel von Porto im Mai 2021 wurde der 

Aktionsplan zur ▌Säule begrüßt5 ▌. 

                                                 
4 Interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte (ABl. C 428 

vom 13.12.2017, S. 10). 
5 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
„Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte“, COM(2021)0102. 
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(4) Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt, steigert die Produktivität und erhöht 

die Flexibilität, birgt jedoch auch einige Risiken für Beschäftigung und 

Arbeitsbedingungen. Algorithmenbasierte Technologien, einschließlich 

automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssysteme, haben das Entstehen 

und Wachsen digitaler Arbeitsplattformen ermöglicht. Neue Formen der digitalen 

Interaktion und neue Technologien in der Arbeitswelt können, wenn sie gut 

reguliert und eingesetzt werden, Möglichkeiten für den Zugang zu 

menschenwürdigen und hochwertigen Arbeitsplätzen für Menschen schaffen, die 

traditionell keinen Zugang dazu hatten. Bei unreguliertem Einsatz können sie 

jedoch auch zu einer technologiegestützten Überwachung führen, 

Machtungleichgewichte und Intransparenz bei der Entscheidungsfindung erhöhen 

und Risiken für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz, Gleichbehandlung und das Recht auf Privatsphäre mit 

sich bringen. 

(5) Plattformarbeit wird von Einzelpersonen über die digitale Infrastruktur digitaler 

Arbeitsplattformen, die ihren Kunden eine Dienstleistung anbieten, ausgeführt. Sie 

kommt in einer Vielzahl von Bereichen vor und zeichnet sich durch eine große 

Heterogenität in Bezug auf die Arten digitaler Arbeitsplattformen, die abgedeckten 

Branchen und die ausgeführten Tätigkeiten sowie die Profile der Personen aus, 

die Plattformarbeit leisten. Mithilfe von Algorithmen regeln die digitalen 

Arbeitsplattformen mehr oder minder – je nach Geschäftsmodell – die 

Arbeitsleistung, die Vergütung und die Beziehung zwischen ihren Kunden und den 

Personen, die die Arbeit ausführen ▌. Plattformarbeit kann ausschließlich online 

über elektronische Tools (im Folgenden „Online-Plattformarbeit“) oder auch hybrid 

in einer Kombination aus Online-Kommunikationsprozess und anschließender 

Leistungserbringung in der realen Welt (im Folgenden „Plattformarbeit vor Ort“) 

ausgeführt werden. Bei vielen der bestehenden digitalen Arbeitsplattformen handelt 

es sich um internationale Wirtschaftsakteure, die ihre Tätigkeiten und 

Geschäftsmodelle in mehreren Mitgliedstaaten oder grenzüberschreitend betreiben. 

www.parlament.gv.at



 

 695 

(6) Plattformarbeit kann Möglichkeiten bieten, einen leichteren Zugang zum 

Arbeitsmarkt zu finden, durch eine Nebentätigkeit zusätzliches Einkommen zu 

generieren oder die Arbeitszeit flexibler zu gestalten. Gleichzeitig haben die meisten 

Personen, die Plattformarbeit leisten, eine weitere Arbeitsstelle oder eine andere 

Einkommensquelle und werden häufig niedrig entlohnt, und die Plattformarbeit 

entwickelt sich rasch weiter, was zu neuen Geschäftsmodellen und 

Beschäftigungsformen führt, die bisweilen von den bestehenden Schutzsystemen 

nicht erfasst werden. Daher ist es wichtig, diesen Prozess mit angemessenen 

Garantien für Personen zu begleiten, die Plattformarbeit leisten, und zwar 

unabhängig von der Art des Vertragsverhältnisses. Die Plattformarbeit kann 

insbesondere zu unvorhersehbaren Arbeitszeiten führen und die Grenzen zwischen 

Arbeitsverhältnis und selbstständiger Erwerbstätigkeit sowie zwischen Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerpflichten verwischen▌. Eine Falscheinstufung des 

Beschäftigungsstatus hat Folgen für die betroffenen Personen, da sie deren Zugang 

zu bestehenden Arbeits- und Sozialrechten einschränken dürfte. Außerdem schafft 

sie nachteilige Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer 

▌korrekt einstufen, und wirkt sich in den Mitgliedstaaten auf die Systeme der 

Arbeitsbeziehungen, die Steuerbemessungsgrundlage sowie auf die Tragweite und 

Nachhaltigkeit der Sozialschutzsysteme aus. Derartige Herausforderungen stellen 

sich zwar auch jenseits der Plattformarbeit, ▌sind jedoch in der Plattformwirtschaft 

▌besonders akut und dringlich. 

(7) Gerichtsverfahren in mehreren Mitgliedstaaten haben gezeigt, dass der 

Beschäftigungsstatus bei bestimmten Arten der Plattformarbeit immer wieder falsch 

eingestuft wird, insbesondere in Branchen, in denen digitale Arbeitsplattformen ein 

gewisses Maß an Steuerung oder Kontrolle ▌ausüben. Während digitale 

Arbeitsplattformen Personen, die über sie arbeiten, oftmals als Selbstständige oder 

„unabhängige Auftragnehmer“ einstufen, sind viele Gerichte dagegen zu der 

Einschätzung gelangt, dass die Plattformen diese Personen de facto steuern und 

kontrollieren und sie dabei häufig in ihre Hauptgeschäftstätigkeiten einbinden▌. Jene 

Gerichte haben Scheinselbstständige daher neu eingestuft, und zwar als von den 

Plattformen beschäftigte Arbeitnehmer. ▌ 
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(8) Durch algorithmengesteuerte automatisierte Überwachungs- und 

Entscheidungssysteme werden zunehmend Funktionen ersetzt, die in Unternehmen 

üblicherweise von Managern wahrgenommen werden, wie das Zuweisen von 

Aufgaben, die Bepreisung einzelner Aufträge, die Festlegung der Arbeitszeiten, das 

Erteilen von Anweisungen, die Bewertung der geleisteten Arbeit, das Schaffen von 

Anreizen oder der Einsatz von Sanktionen. Digitale Arbeitsplattformen nutzen solche 

algorithmischen Systeme in der Regel insbesondere dazu, die Plattformarbeit über 

ihre Infrastruktur zu organisieren und zu verwalten. Personen, die Plattformarbeit 

leisten, welche einem solchen algorithmischen Management unterliegt, haben oft 

keinen Zugang zu Informationen darüber, wie die Algorithmen funktionieren, 

welche personenbezogenen Daten verwendet werden und wie ihr Verhalten die 

Entscheidungen der automatisierten Systeme beeinflusst. Auch 

Arbeitnehmervertreter, andere Vertreter von Personen, die Plattformarbeit leisten, 

sowie Arbeitsaufsichtsbehörden und andere zuständige Behörden haben keinen 

Zugang zu diesen Informationen. Darüber hinaus sind den Personen, die 

Plattformarbeit leisten, die Gründe für die von den automatisierten Systemen 

getroffenen oder unterstützten Entscheidungen oft nicht bekannt, und sie haben keine 

Möglichkeit, eine Erläuterung dieser Entscheidungen zu erhalten, diese 

Entscheidungen mit einer Kontaktperson zu erörtern oder sie anzufechten und eine 

Berichtigung und gegebenenfalls eine Entschädigung zu verlangen. 

(9) Wenn Plattformen in mehreren Mitgliedstaaten oder grenzüberschreitend tätig sind, 

ist nicht immer klar, wo und von wem die Plattformarbeit ausgeführt wird, 

insbesondere bei Online-Plattformarbeit. Außerdem verfügen die nationalen 

Behörden über keinen einfachen Zugang zu Daten über digitale Arbeitsplattformen 

wie etwa die Anzahl der Personen, die Plattformarbeit leisten, sowie deren 

Beschäftigungsstatus und Arbeitsbedingungen. Dies erschwert die Durchsetzung der 

geltenden Vorschriften▌. 
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(10) Eine Reihe von Rechtsinstrumenten sieht Mindeststandards für die 

Arbeitsbedingungen und die Arbeitnehmerrechte in der gesamten Union vor. Dazu 

gehören insbesondere die Richtlinie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments 

und des Rates über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen6, ▌die 

Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Arbeitszeit7, die Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

über Leiharbeit8 sowie andere spezifische Instrumente zu Aspekten wie Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz, schwangere Arbeitnehmerinnen, Vereinbarkeit von 

Berufs- und Privatleben, befristete Arbeitsverträge, Teilzeitarbeit oder Entsendung 

von Arbeitnehmern. Darüber hinaus hat der Gerichtshof der Europäischen Union 

(im Folgenden „Gerichtshof“) festgestellt, dass „Bereitschaftszeiten“, in denen die 

Möglichkeiten des Arbeitnehmers, andere Tätigkeiten auszuüben, erheblich 

eingeschränkt sind, als Arbeitszeit anzusehen sind9. Mit der Richtlinie 2002/14/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates10 wird ein allgemeiner Rahmen mit 

Mindestvorschriften für das Recht auf Unterrichtung und Anhörung der 

Arbeitnehmer von in der Union ansässigen Unternehmen oder Betrieben 

festgelegt. 

(11) In der Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz 

für Arbeitnehmer und Selbstständige11 werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 

Maßnahmen zu ergreifen, um für alle ▌Arbeitnehmer und Selbstständigen eine 

formelle und tatsächliche Absicherung, Angemessenheit und Transparenz bei den 

Sozialschutzsystemen zu gewährleisten.▌ 

                                                 
6 Richtlinie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 

2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen 
Union (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 105). 

7 Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 299 
vom 18.11.2003, S. 9). 

8 Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Leiharbeit (ABl. L 327 vom 5.12.2008, S. 9). 

9 Urteil des Gerichtshofs vom 21. Februar 2018 in der Rechtssache C-518/15, Ville 
de Nivelles gegen Rudy Matzak, ECLI: EU:C:2018:82). 

10 Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 
23.3.2002, S. 29). 

11 ABl. C 387 vom 15.11.2019, S. 1. 
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(12) Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates12 

▌gewährleistet den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; insbesondere sieht sie bestimmte Rechte und Pflichten 

sowie Garantien in Bezug auf die rechtmäßige, faire und transparente Verarbeitung 

personenbezogener Daten vor, auch im Hinblick auf die automatisierte 

Entscheidungsfindung im Einzelfall. ▌ 

(13) Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des 

Rates13 werden Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-

Vermittlungsdiensten, die von Online-Plattform-Betreibern angeboten werden, 

gefördert.  

(14) Zwar sehen die bestehenden Rechtsakte der Union bestimmte allgemeine 

Schutzbestimmungen vor, doch erfordern die Herausforderungen der Plattformarbeit 

einige weitere spezifische Maßnahmen. Um für die Entwicklung der Plattformarbeit 

einen angemessenen und nachhaltigen Rahmen zu setzen, muss die Union zur 

Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Plattformarbeit 

Mindestrechte für Personen, die Plattformarbeit leisten, und Vorschriften zur 

Verbesserung des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten festlegen. Es sollten 

Maßnahmen eingeleitet werden, die die korrekte Bestimmung des 

Beschäftigungsstatus von Personen, die in der Union Plattformarbeit leisten, 

erleichtern, und die Transparenz der Plattformarbeit, auch in 

grenzüberschreitenden Situationen, sollte verbessert werden. Zudem sollten 

Personen, die Plattformarbeit leisten, Rechte zuerkannt werden, durch die 

Transparenz, Fairness und Rechenschaftspflicht gefördert werden sollen. Diese 

Rechte sollten auch darauf abzielen, Arbeitnehmer zu schützen und die 

Arbeitsbedingungen im algorithmischen Management, einschließlich der 

Durchführung von Tarifverhandlungen, zu verbessern. Dies sollte im Hinblick 

darauf erfolgen, mehr Rechtssicherheit zu gewährleisten, und dem Ziel dienen, 

                                                 
12 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

13 Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche 
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57). 
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gleiche Wettbewerbsbedingungen für digitale Arbeitsplattformen und Offline-

Dienstleistungsanbieter zu schaffen und das nachhaltige Wachstum digitaler 

Arbeitsplattformen in der Union zu unterstützen. 
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(15) Die Kommission hat ▌gemäß Artikel 154 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) die Sozialpartner in einer zweistufigen Konsultation 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit befragt. Die 

Sozialpartner konnten sich nicht darauf einigen, über diese Frage in Verhandlungen 

einzutreten. Es ist jedoch wichtig, in diesem Bereich Maßnahmen auf Unionsebene 

zu ergreifen und den derzeitigen Rechtsrahmen so anzupassen, dass dem Phänomen 

der Plattformarbeit, einschließlich der Nutzung automatisierter Überwachungs- 

und Entscheidungssysteme, Rechnung getragen wird. 

(16) Darüber hinaus führte die Kommission umfassende Gespräche mit einschlägigen 

Interessenträgern, darunter digitale Arbeitsplattformen, Vereinigungen 

Plattformarbeit leistender Personen, Sachverständige aus Hochschulen, 

Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen sowie Vertreter der 

Zivilgesellschaft. 

(17) Mit dieser Richtlinie wird das Ziel verfolgt, die Arbeitsbedingungen von 

Plattformbeschäftigten zu verbessern und die personenbezogenen Daten von 

Personen, die Plattformarbeit leisten, zu schützen. Beide Ziele werden parallel 

verfolgt; sie verstärken sich gegenseitig und sind untrennbar miteinander 

verbunden und keines ist dem anderen untergeordnet. In Bezug auf Artikel 153 

Absatz 1 Buchstabe b AEUV enthält diese Richtlinie Vorschriften, die darauf 

abzielen, die korrekte Bestimmung des Beschäftigungsstatus von Personen, die 

Plattformarbeit leisten, zu unterstützen und die Arbeitsbedingungen und die 

Transparenz der Plattformarbeit, auch in grenzüberschreitenden Situationen, 

sowie den Arbeitnehmerschutz im Zusammenhang mit algorithmischem 

Management zu verbessern. In Bezug auf Artikel 16 AEUV werden mit dieser 

Richtlinie Vorschriften mit dem Ziel eingeführt, den Schutz natürlicher Personen, 

die Plattformarbeit leisten, in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zu verbessern, indem Transparenz, Fairness und 

Rechenschaftspflicht der relevanten algorithmischen Managementverfahren in der 

Plattformarbeit erhöht werden. 
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(18) Diese Richtlinie sollte für Personen gelten, die Plattformarbeit in der Union leisten 

und die im Sinne der in dem jeweiligen Mitgliedstaat geltenden 

Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträgen oder Gepflogenheiten einen 

Arbeitsvertrag haben oder in einem Arbeitsverhältnis stehen bzw. bei denen nach der 

Beurteilung des Sachverhaltes vom Bestehen eines Arbeitsvertrags oder eines 

Arbeitsverhältnisses ausgegangen wird, wobei die Rechtsprechung des Gerichtshofs 

▌zu berücksichtigen ist. ▌Die Bestimmungen über das algorithmische Management 

im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten auch 

▌Personen gelten, die ▌Plattformarbeit leisten und keinen Arbeitsvertrag haben 

bzw. nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen.  

(19) In dieser Richtlinie sollten verbindliche Vorschriften festgelegt werden, die für alle 

digitalen Arbeitsplattformen gelten, unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung und 

unabhängig von dem ansonsten anwendbaren Recht, sofern die Plattformarbeit, die 

über diese digitalen Arbeitsplattformen organisiert wird, in der Union geleistet 

wird.▌ 

(20) Digitale Arbeitsplattformen unterscheiden sich von anderen Online-Plattformen 

dadurch, dass automatisierte Überwachungs- oder Entscheidungssysteme 

eingesetzt werden, um die Arbeit zu organisieren, die von Einzelpersonen für den 

Empfänger einer von der Plattform angebotenen Dienstleistung auf dessen einmalige 

oder wiederholte Anfrage hin ausgeführt wird. Über automatisierte Überwachungs- 

und Entscheidungssysteme werden personenbezogene Daten von Personen, die 

Plattformarbeit leisten, verarbeitet und Entscheidungen getroffen oder unterstützt, 

die sich unter anderem auf die Arbeitsbedingungen auswirken. Diese Merkmale 

machen digitale Arbeitsplattformen zu einer anderen Form der Organisation der 

Dienstleistungserbringung durch Freiberufler als traditionellere Formen der 

Organisation der Dienstleistungserbringung, wie z. B. herkömmliche Formen von 

Fahr- oder Beförderungsdiensten. Darüber hinaus geht die zunehmende 

Komplexität der strukturellen Organisation digitaler Arbeitsplattformen mit ihrer 

raschen Entwicklung einher, wodurch häufig Systeme mit einer „variablen 

Geometrie“ bei der Arbeitsorganisation entstehen. So könnten beispielsweise 

digitale Arbeitsplattformen eine Dienstleistung erbringen, deren Empfänger die 

digitale Arbeitsplattform selbst oder ein eigenständiges Unternehmen innerhalb 

derselben Unternehmensgruppe ist, oder die Arbeit so organisieren, dass die 
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traditionellen Muster, die in den Systemen der Dienstleistungserbringung 

üblicherweise erkennbar sind, verschwimmen. 
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Dies könnte auch bei Mikroarbeits- oder Crowdwork-Plattformen der Fall sein, bei 

denen es sich um eine Art digitaler Online-Arbeitsplattform handelt, die 

Unternehmen und anderen Kunden Zugang zu einer großen und flexiblen 

Belegschaft für die Erledigung kleiner Aufgaben bietet, die über einen Computer 

mit Internetanschluss aus der Ferne ausgeführt werden können, wie etwa 

Tagging. Die Aufgaben werden aufgeteilt und auf eine große Zahl von Personen 

(die „Crowd“) verteilt, die sie asynchron ausführen können. 

(21) Zur Organisation der von den Einzelpersonen geleisteten Arbeit sollte mindestens 

gehören, dass die digitale Arbeitsplattform eine wichtige Rolle bei der Abstimmung 

zwischen der Nachfrage nach der Dienstleistung und dem Arbeitsangebot der 

Einzelperson übernimmt, die ein Vertragsverhältnis – unabhängig von dessen 

Qualifizierung und Art – mit der digitalen Arbeitsplattform hat und für die 

Ausführung einer bestimmten Aufgabe zur Verfügung steht. Dies kann auch 

andere Tätigkeiten wie die Zahlungsabwicklung umfassen. Online-Plattformen, 

die die Arbeit von Einzelpersonen nicht organisieren, sondern – ohne weiter 

involviert zu sein – lediglich die Mittel bereitstellen, mit denen 

Dienstleistungsanbieter den Endnutzer erreichen können, indem sie beispielsweise 

Angebot oder Nachfrage nach Dienstleistungen auflisten oder verfügbare 

Dienstleistungsanbieter in einem bestimmten Bereich aggregieren und anzeigen, 

sollten nicht als digitale Arbeitsplattform betrachtet werden. Ebenso wenig sollten 

Anbieter von Dienstleistungen, deren Hauptzweck in der Nutzung oder im Angebot 

von Gütern (z. B. kurzfristige Vermietung von Unterkünften) oder darin besteht, 

Waren von Nicht-Gewerbetreibenden weiterverkaufen zu lassen, oder Plattformen, 

die Freiwilligentätigkeit organisieren, unter die Definition des Begriffs „digitale 

Arbeitsplattformen“ fallen. Sie sollte auf Dienstleistungsanbieter beschränkt sein, 

bei denen die Organisation der von der Person geleisteten Arbeit – hierzu zählen 

etwa die Personen- oder Güterbeförderung sowie Reinigungsdienstleistungen – 

eine notwendige und wesentliche Komponente darstellt und nicht nur 

untergeordneter und rein nebensächlicher Natur ist. 

(22) Die Regelungen und Verfahren für die Arbeitnehmervertretung sind je nach den 

historischen, institutionellen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Zu den grundlegenden 

Voraussetzungen für einen gut funktionierenden sozialen Dialog zählen starke, 
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unabhängige Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen mit Zugang zu 

einschlägigen Informationen, die für die Teilnahme am sozialen Dialog und die 

Achtung der Grundrechte auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 

erforderlich sind. 
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(23) Gemäß dem Übereinkommen 135 (1971) der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) über Arbeitnehmervertreter, das bislang von 24 Mitgliedstaaten ratifiziert 

wurde, können Arbeitnehmervertreter Personen sein, die nach der 

innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis als solche anerkannt sind, und zwar 

Gewerkschaftsvertreter, d. h. von Gewerkschaften oder von deren Mitgliedern 

bestellte oder gewählte Vertreter, oder gewählte Vertreter, d. h. Vertreter, die von 

den Arbeitnehmern des Betriebs im Einklang mit Bestimmungen der 

innerstaatlichen Gesetzgebung oder von Gesamtarbeitsverträgen frei gewählt 

werden und deren Funktionen sich nicht auf Tätigkeiten erstrecken, die in dem 

betreffenden Land als ausschließliches Vorrecht der Gewerkschaften anerkannt 

sind. Nach diesem Übereinkommen darf in Fällen, in denen in einem Betrieb 

sowohl Gewerkschaftsvertreter als auch gewählte Vertreter tätig sind, das 

Vorhandensein gewählter Vertreter nicht dazu benutzt werden, die Stellung der 

beteiligten Gewerkschaften oder ihrer Vertreter zu untergraben, und ist die 

Zusammenarbeit zwischen den gewählten Vertretern und den beteiligten 

Gewerkschaften und ihren Vertretern zu fördern. 

(24) Die Mitgliedstaaten haben das ILO-Übereinkommen 98 (1949) über das 

Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen ratifiziert, dem 

zufolge Handlungen, die darauf gerichtet sind, von einem Arbeitgeber oder einer 

Arbeitgeberorganisation abhängige Organisationen von Arbeitnehmern ins Leben 

zu rufen oder Organisationen von Arbeitnehmern durch Geldmittel oder auf 

sonstige Weise zu unterstützen, um sie unter den Einfluss eines Arbeitgebers oder 

einer Arbeitgeberorganisation zu bringen, als Einmischung gelten, vor der die 

Mitgliedstaaten der ILO Arbeitnehmerorganisationen schützen müssen. Es ist 

wichtig, gegen solche Handlungen vorzugehen, um sicherzustellen, dass 

Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter bei der Festlegung oder Durchführung der 

praktischen Modalitäten für die Unterrichtung und Anhörung im Rahmen dieser 

Richtlinie im Geiste der Zusammenarbeit und unter gebührender Beachtung ihrer 

gegenseitigen Rechte und Pflichten handeln, wobei sowohl die Interessen des 

Unternehmens oder Betriebs als auch die Interessen der Arbeitnehmer zu 

berücksichtigen sind. 
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(25) In einigen Fällen besteht kein unmittelbares Vertragsverhältnis zwischen 

Personen, die Plattformarbeit leisten, und der digitalen Arbeitsplattform, sondern 

die Personen stehen in einer vertraglichen Beziehung mit einem Vermittler, über 

den sie Plattformarbeit leisten. Diese Form der Organisation von Plattformarbeit 

führt häufig zu vielfältigen und komplexen Mehrparteienverhältnissen, 

einschließlich Unterauftragsketten, sowie dazu, dass Unklarheit über die 

jeweiligen Verantwortlichkeiten von digitaler Plattform und Vermittler besteht. 

Personen, die über Vermittler Plattformarbeit leisten, sind hinsichtlich einer 

Falscheinstufung ihres Beschäftigungsstatus sowie des Einsatzes automatisierter 

Überwachungs- oder Entscheidungssysteme denselben Risiken ausgesetzt wie 

Personen, die die Plattformarbeit unmittelbar für die digitale Arbeitsplattform 

leisten. Die Mitgliedstaaten sollten daher geeignete Maßnahmen festlegen, um 

sicherzustellen, dass die betreffenden Personen im Rahmen dieser Richtlinie 

denselben Schutz genießen wie Personen, die Plattformarbeit leisten und in einem 

unmittelbaren Vertragsverhältnis mit der digitalen Arbeitsplattform stehen. Die 

Mitgliedstaaten sollten geeignete Mechanismen schaffen, gegebenenfalls auch 

über Systeme der gesamtschuldnerischen Haftung. 

(26) Um Scheinselbstständigkeit in der Plattformarbeit zu bekämpfen und die korrekte 

Bestimmung des Beschäftigungsstatus zu erleichtern, sollten in den Mitgliedstaaten 

geeignete Verfahren ▌bestehen, mit denen eine Falscheinstufung des 

Beschäftigungsstatus von Personen, die Plattformarbeit leisten, verhindert und 

dagegen vorgegangen werden kann. Ziel dieser Verfahren sollte es sein, unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs festzustellen, ob ein 

Arbeitsverhältnis im Sinne der Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträge 

oder Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten besteht, und dadurch sicherzustellen, dass 

Plattformbeschäftigte dieselben Rechte wie andere Arbeitnehmer im Einklang mit 

einschlägigem Unionsrecht, nationalem Recht oder Kollektiv- bzw. Tarifverträgen 

genießen. Folgt aus den zugrunde liegenden Fakten, dass ein Arbeitsverhältnis 

besteht, so sollte(n) die als Arbeitgeber fungierende(n) Partei/Parteien eindeutig 

angegeben werden und die entsprechenden Arbeitgeberpflichten im Rahmen des 

Unionsrechts, des nationalen Rechts und der in dem Tätigkeitsbereich geltenden 

Kollektiv- bzw. Tarifverträge einhalten. 
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(27) Wird festgestellt, dass eine Partei ein Arbeitgeber ist und die Voraussetzungen für 

die Eigenschaft als Leiharbeitsunternehmen gemäß der Richtlinie 2008/104/EG 

erfüllt, so gelten die Verpflichtungen aus jener Richtlinie. 

(28) Der Grundsatz des Vorrangs der Faktenlage gemäß der ILO-Empfehlung 198 (2006) 

betreffend das Arbeitsverhältnis, wonach sich die Ermittlung des Vorliegens eines 

Arbeitsverhältnisses in erster Linie an den Fakten, die sich auf die tatsächliche 

Arbeitsleistung samt Vergütung beziehen, und nicht an der Beschreibung des 

Verhältnisses seitens der Parteien orientieren sollte, ist im Fall der Plattformarbeit, 

bei der die Vertragsbedingungen oft unilateral von einer Partei bestimmt werden, von 

besonderer Relevanz. 

(29) Der Missbrauch des Status der selbstständigen Erwerbstätigkeit, sei es auf 

nationaler Ebene oder in grenzüberschreitenden Situationen, stellt eine Form der 

falsch deklarierten Erwerbstätigkeit dar, die häufig mit nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit in Verbindung steht. Wenn eine Person die typischen Kriterien 

für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses erfüllt, aber als selbstständig 

erwerbstätig bezeichnet wird, liegt Scheinselbstständigkeit vor. Solche falschen 

Erklärungen werden häufig abgegeben, um bestimmte rechtliche oder steuerliche 

Verpflichtungen zu umgehen und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 

gesetzestreuen Unternehmen zu schaffen. Der Gerichtshof hat entschieden14, dass 

die Einstufung als Selbstständiger nach innerstaatlichem Recht nicht ausschließt, 

                                                 
14 Urteile des Gerichtshofs vom 13. Januar 2004, Debra Allonby gegen Accrington & 

Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as Protocol 
Professional und Secretary of State for Education and Employment, C-256/01, 
ECLI:EU:C:2004:18; vom 11. November 2010, Dita Danosa gegen LKB Līzings 
SIA, C-232/09, ECLI:EU:C:2010:674 und vom 4. Dezember 2014 FNV Kunsten 
Informatie en Media gegen Staat der Nederlanden, C-413/13, 
ECLI:EU:C:2014:2411. 
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dass eine Person nach dem Unionsrecht als Arbeitnehmer eingestuft wird15, wenn 

ihre Selbstständigkeit nur fiktiv ist und damit ein tatsächliches Arbeitsverhältnis 

verschleiert wird. 

                                                 
15 Urteile des Gerichtshofs vom 3. Juli 1986 in der Rechtssache C-66/85, Deborah 

Lawrie-Blum gegen Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1986:284; vom 
14. Oktober 2010 in der Rechtssache C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère 
gegen Premier ministre und andere, ECLI:EU:C:2010:612; vom 4. Dezember 
2014 in der Rechtssache C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media gegen Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; vom 9. Juli 2015 in der Rechtssache C-
229/14, Ender Balkaya gegen Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455; vom 17. November 2016 in der Rechtssache C-216/15, 
Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH gegen Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883; vom 16. Juli 2020 in der Rechtssache C-658/18, UX gegen 
Governo della Repubblica italiana, ECLI:EU:C:2020:572; ferner Beschluss des 
Gerichtshofs vom 22. April 2020, B gegen Yodel Delivery Network Ltd., C-692/19, 
ECLI:EU:C:2020:288. 
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(30) Die Gewährleistung einer korrekten Bestimmung des Beschäftigungsstatus sollte 

einer Verbesserung der Bedingungen echter Selbstständiger, die Plattformarbeit 

leisten, nicht entgegenstehen. In der Mitteilung der Kommission vom 30. September 

2022 mit Leitlinien zur Anwendung des Wettbewerbsrechts der Union auf 

Tarifverträge über die Arbeitsbedingungen von Solo-Selbstständigen wird darauf 

hingewiesen, dass nach Ansicht der Kommission Tarifverträge zwischen Solo-

Selbstständigen und digitalen Arbeitsplattformen in Bezug auf 

Arbeitsbedingungen nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 101 AEUV 

fallen; diese Mitteilung kann zu diesem Zweck als nützliche Orientierungshilfe 

dienen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass die Einführung solcher 

Tarifverträge nicht die Ziele dieser Richtlinie unterläuft, insbesondere die korrekte 

Einstufung von Personen, die Plattformarbeit leisten, in Bezug auf ihren 

Beschäftigungsstatus. 

(31) Kontrolle und Steuerung können konkret unterschiedliche Formen annehmen, 

denn das Modell der Plattformwirtschaft entwickelt sich ständig weiter; so könnte 

die digitale Arbeitsplattform nicht nur auf direktem Weg, sondern auch durch die 

Anwendung von Sanktionen oder andere Formen der Benachteiligung oder des 

Drucks Steuerung und Kontrolle ausüben. Im Zusammenhang mit Plattformarbeit 

ist es für die Personen, die Plattformarbeit leisten, häufig schwierig, 

angemessenen Zugang zu den Instrumenten und Informationen zu erhalten, die 

benötigt werden, um vor einer zuständigen Behörde die tatsächliche Art ihres 

Vertragsverhältnisses und die daraus abgeleiteten Rechte geltend zu machen. 

Darüber hinaus ist der Umgang mit Personen, die Plattformarbeit leisten, über 

automatisierte Überwachungs- und Entscheidungssysteme durch einen 

undurchsichtigen Informationsfluss seitens der digitalen Arbeitsplattform 

gekennzeichnet. Diese Merkmale der Plattformarbeit verfestigen das Phänomen 

der Falscheinstufung als Scheinselbstständigkeit und behindern somit die korrekte 

Bestimmung des Beschäftigungsstatus und den Zugang zu menschenwürdigen 

Lebens- und Arbeitsbedingungen für Plattformbeschäftigte. Die Mitgliedstaaten 

sollten daher Maßnahmen festlegen, die für Personen, die Plattformarbeit leisten, 

das Verfahren zur korrekten Bestimmung ihres Beschäftigungsstatus wirksam 

erleichtern. Vor diesem Hintergrund ist die Vermutung eines 

Beschäftigungsverhältnisses zugunsten der Personen, die Plattformarbeit leisten, 

www.parlament.gv.at



 

 710 

ein wirksames Instrument, das erheblich zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen von Plattformbeschäftigten beiträgt. Daher sollte unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs rechtlich davon 

ausgegangen werden, dass es sich bei einem solchen Verhältnis um ein 

Beschäftigungsverhältnis im Sinne der in den Mitgliedstaaten geltenden 

Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträge oder Gepflogenheiten handelt, 

wenn Tatsachen auf eine Kontrolle und Steuerung hindeuten.  

www.parlament.gv.at



 

 711 

(32) Eine wirksame gesetzliche Vermutung setzt voraus, dass das nationale Recht die 

Person, die Plattformarbeit leistet, in die Lage versetzt, sich auf die Vermutung zu 

berufen. Die Erfüllung der Anforderungen im Rahmen der gesetzlichen 

Vermutung sollte nicht aufwändig sein, und einer Person, die Plattformarbeit 

leistet, sollte die Aufgabe erleichtert werden nachzuweisen, dass im 

Beschäftigungsverhältnis mit der digitalen Arbeitsplattform ein 

Machtungleichgewicht besteht. Zweck der Vermutung ist es, das 

Machtungleichgewicht zwischen den Personen, die Plattformarbeit leisten, und der 

digitalen Arbeitsplattform wirksam anzugehen und zu korrigieren. Die 

Modalitäten der gesetzlichen Vermutung sollten von den Mitgliedstaaten festgelegt 

werden, soweit diese die Einführung einer wirksamen widerlegbaren gesetzlichen 

Vermutung der Beschäftigung gewährleisten, die eine Verfahrenserleichterung 

zugunsten von Personen darstellt, die Plattformarbeit leisten, und nicht dazu 

führen, dass die Belastung durch die Anforderungen für Personen, die 

Plattformarbeit leisten, oder ihre Vertreter in Verfahren zur Feststellung ihres 

Beschäftigungsstatus erhöht wird. Die Anwendung der gesetzlichen Vermutung 

sollte nicht automatisch zur Neueinstufung von Personen führen, die 

Plattformarbeit leisten. Möchte die digitale Arbeitsplattform die gesetzliche 

Vermutung widerlegen, sollte sie nachweisen, dass das betreffende 

Vertragsverhältnis kein Beschäftigungsverhältnis im Sinne der in den 

Mitgliedstaaten geltenden Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträge oder 

Gepflogenheiten ist, wobei die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu 

berücksichtigen ist. 
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(33) Im Einklang mit dem Ziel dieser Richtlinie, die Arbeitsbedingungen für 

Plattformbeschäftigte zu verbessern, indem deren Arbeitsverhältnis korrekt 

bestimmt und dadurch sichergestellt wird, dass sie die entsprechenden Rechte 

gemäß dem Unionsrecht, dem nationalen Recht und Kollektiv- bzw. Tarifverträgen 

genießen, sollte die gesetzliche Vermutung in allen einschlägigen administrativen 

und gerichtlichen Verfahren gelten, wenn es um den Beschäftigungsstatus der 

Plattformarbeit leistenden Person geht. Diese Richtlinie verpflichtet die 

Mitgliedstaaten zwar nicht dazu, die gesetzliche Vermutung in Steuer-, Straf- und 

Sozialversicherungsverfahren anzuwenden, doch ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass diese Vermutung gemäß dieser Richtlinie in allen Mitgliedstaaten 

wirksam angewandt wird. Insbesondere sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten 

in keiner Weise daran hindern, im nationalen Recht diese Vermutung in den 

betreffenden oder anderen administrativen und gerichtlichen Verfahren 

anzuwenden oder die Ergebnisse von Verfahren anzuerkennen, in denen die 

Vermutung angewandt wurde, um neu eingestuften Arbeitnehmern Rechte in 

anderen Rechtsgebieten zu verschaffen.  

(34) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte die gesetzliche Vermutung keine 

rückwirkende Rechtswirkung in Bezug auf die Zeit vor dem ... [Umsetzungsdatum 

dieser Richtlinie] entfalten und daher nur für den Zeitraum ab diesem Datum gelten, 

auch bei Vertragsverhältnissen, die vor diesem Datum eingegangen wurden und zu 

diesem Datum noch bestehen. Geltend gemachte Ansprüche im Zusammenhang mit 

dem etwaigen Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vor diesem Datum und daraus 

resultierende Rechte und Pflichten bis zu diesem Datum sollten daher nur auf der 

Grundlage des vor dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechts und des 

Unionsrechts, einschließlich der Richtlinie (EU) 2019/1152, beurteilt werden. 
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(35) Das Verhältnis zwischen einer Plattformarbeit leistenden Person und einer digitalen 

Arbeitsplattform erfüllt – unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs  – möglicherweise nicht die Voraussetzungen, um als Arbeitsverhältnis 

im Sinne der Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträge oder Gepflogenheiten 

des jeweiligen Mitgliedstaats eingestuft zu werden. Die Mitgliedstaaten sollten dafür 

sorgen, dass die Möglichkeit besteht, die gesetzliche Vermutung ▌zu widerlegen ▌, 

indem auf der Grundlage der oben genannten Voraussetzungen nachgewiesen wird, 

dass es sich in dem betreffenden Fall nicht um ein Arbeitsverhältnis handelt. 

Digitale Arbeitsplattformen haben einen vollständigen Überblick über alle 

Sachverhaltselemente, die die Rechtsnatur der Beziehung bestimmen, insbesondere 

über die Algorithmen, über die sie ihre Tätigkeiten verwalten. Daher sollte die 

Beweislast bei ihnen liegen, wenn sie geltend machen, dass es sich bei dem 

fraglichen Vertragsverhältnis nicht um ein Arbeitsverhältnis handelt. Eine 

erfolgreiche Widerlegung der Vermutung in administrativen oder gerichtlichen 

Verfahren sollte der Anwendung der Vermutung in späteren Gerichts- oder 

Berufungsverfahren nach dem nationalen Verfahrensrecht nicht entgegenstehen.  

(36) Um Rechtssicherheit und Transparenz für alle beteiligten Parteien zu 

gewährleisten, ist eine wirksame Umsetzung der gesetzlichen Vermutung durch 

einen Rahmen für unterstützende Maßnahmen von entscheidender Bedeutung. 

Diese Maßnahmen sollten Folgendes beinhalten: die Bereitstellung umfassender 

Informationen für die Öffentlichkeit, die Ausarbeitung von Leitlinien in Form 

konkreter und praktischer Empfehlungen für digitale Arbeitsplattformen, 

Personen, die Plattformarbeit leisten, die Sozialpartner und die zuständigen 

nationalen Behörden sowie wirksame Kontrollen und Inspektionen im Einklang 

mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten, gegebenenfalls auch 

durch die Festlegung von Zielen für solche Kontrollen und Inspektionen.  

(37) Die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten sollten die gegenseitige 

Zusammenarbeit nutzen, unter anderem durch den Austausch von Informationen 

gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten, um die korrekte 

Bestimmung des Beschäftigungsstatus von Personen, die Plattformarbeit leisten, 

sicherzustellen. 
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(38) Diese Maßnahmen sollten die korrekte Feststellung des Bestehens eines 

Arbeitsverhältnisses im Sinne der Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträge 

oder Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats unter Berücksichtigung der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstützen, gegebenenfalls einschließlich der 

Bestätigung einer Einstufung als echter Selbstständiger. Damit diese Behörden 

ihre Aufgaben bei der Durchsetzung dieser Richtlinie wahrnehmen können, 

müssen sie personell angemessen ausgestattet sein, wobei die Entscheidung über 

die Personalausstattung der nationalen Behörden bei den Mitgliedstaaten liegt. 

Dies erfordert eine angemessene Ausstattung der zuständigen nationalen 

Behörden mit Personal, das über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und 

Zugang zu geeigneten Schulungen hat, sowie die Verfügbarkeit von technischem 

Fachwissen im Bereich des algorithmischen Managements. Das IAO-

Übereinkommen 81 (1947) über die Arbeitsaufsicht liefert Anhaltspunkte für die 

Bestimmung der Zahl der Aufsichtsbeamten, um die wirksame Ausführung der 

Aufgaben der Arbeitsaufsicht zu gewährleisten. Eine Entscheidung einer 

zuständigen nationalen Behörde, die zu einer Änderung des Beschäftigungsstatus 

einer Plattformarbeit leistenden Person führt, sollte von den zuständigen 

nationalen Behörden bei ihrer Entscheidung über durchzuführende Inspektionen 

und Kontrollen berücksichtigt werden. 
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(39) Mit der Verordnung (EU) 2016/679 wurde ▌ein allgemeiner Rahmen zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten geschaffen, 

doch ist es notwendig, besondere Vorschriften festzulegen, die den spezifischen 

Bedenken in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Nutzung 

automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssysteme im Kontext der 

Plattformarbeit Rechnung tragen. In Artikel 88 der Verordnung (EU) 2016/679 ist 

bereits vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten durch Rechtsvorschriften oder 

Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung des 

Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 

Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext festlegen können. Die vorliegende 

Richtlinie sieht spezifischere Garantien für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten mittels automatisierter Systeme im Zusammenhang mit Plattformarbeit vor 

und gewährleistet damit ein höheres Maß an Schutz der personenbezogenen Daten 

von Personen, die Plattformarbeit leisten. Mit der vorliegenden Richtlinie werden 

im Vergleich zur Verordnung (EU) 2016/679 insbesondere spezifischere 

Vorschriften für den Einsatz und die Transparenz der automatisierten 

Entscheidungsfindung festgelegt. Die vorliegende Richtlinie führt auch zusätzliche 

Maßnahmen gegenüber der Verordnung (EU) 2016/679 im Zusammenhang mit der 

Plattformarbeit ein, um den Schutz der personenbezogenen Daten der Betroffenen 

insbesondere in Fällen zu gewährleisten, in denen durch die automatisierte 

Verarbeitung personenbezogener Daten Entscheidungen getroffen oder unterstützt 

werden. Vor diesem Hintergrund sollten die in der vorliegenden Richtlinie im 

Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten verwendeten Begriffe im 

Sinne der Begriffsbestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 verstanden werden. 
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(40) Nach den Artikeln 5, 6 und 9 der Verordnung (EU) 2016/679 müssen 

personenbezogene Daten rechtmäßig, nach Treu und Glauben und in 

transparenter Weise verarbeitet werden. Daraus ergeben sich gewisse 

Einschränkungen in Bezug darauf, wie digitale Arbeitsplattformen 

personenbezogene Daten mittels automatisierter Überwachungs- und 

Entscheidungssysteme verarbeiten können. Im besonderen Fall der 

Plattformarbeit kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass Personen, die 

Plattformarbeit leisten, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten freiwillig 

zugestimmt haben. Aufgrund des Machtungleichgewichts zwischen einer 

Plattformarbeit leistenden Person und der digitalen Arbeitsplattform können 

Personen, die Plattformarbeit leisten, häufig nicht frei entscheiden oder sind nicht 

in der Lage, ihre Einwilligung ohne Beeinträchtigung ihres Vertragsverhältnisses 

zu verweigern oder zu widerrufen. Daher sollten digitale Arbeitsplattformen die 

personenbezogenen Daten von Personen, die Plattformarbeit leisten, nicht 

aufgrund der Annahme verarbeiten, dass eine Plattformarbeit leistende Person der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt hat. 

(41) Digitale Arbeitsplattformen sollten mittels automatisierter Überwachungssysteme 

und mittels automatisierter Systeme, die eingesetzt werden, um Entscheidungen zu 

unterstützen oder zu treffen, die sich auf Plattformarbeit leistende Personen 

auswirken, keine personenbezogenen Daten über den emotionalen oder 

psychischen Zustand oder im Zusammenhang mit den privaten Gesprächen der 

Person, die Plattformarbeit leistet, verarbeiten und keine personenbezogenen 

Daten erheben, solange die Plattformarbeit leistende Person keine Plattformarbeit 

anbietet oder ausführt; sie sollten ferner keine personenbezogenen Daten 

verarbeiten, um die Ausübung der Grundrechte, einschließlich des 

Vereinigungsrechts, des Rechts auf Kollektivverhandlungen und 

Kollektivmaßnahmen oder des Rechts auf Unterrichtung und Anhörung im Sinne 

der Charta, vorherzusagen oder um Schlüsse zu ziehen in Bezug auf Rasse oder 

ethnische Herkunft, Migrationsstatus, politische Meinungen, religiöse oder 

weltanschauliche Überzeugungen, Behinderung, Gesundheitszustand, 

einschließlich chronischer Krankheiten oder HIV-Status, den emotionalen oder 

psychischen Zustand, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, das Sexualleben oder 

die sexuelle Ausrichtung einer Person.  
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(42) Digitale Arbeitsplattformen sollten keine biometrischen Daten von Plattformarbeit 

leistenden Personen zum Zweck der Identifizierung verarbeiten, d. h. zur 

Feststellung der Identität einer Person durch Abgleich ihrer biometrischen Daten 

mit den in einer Datenbank gespeicherten biometrischen Daten mehrerer 

Personen (1:n-Abgleich). Dies berührt nicht die Möglichkeit der digitalen 

Arbeitsplattformen, eine biometrische Verifizierung vorzunehmen, d. h. die 

Identität einer Person durch Abgleich ihrer biometrischen Daten mit zuvor 

bereitgestellten Daten derselben Person (1:1-Abgleich oder Authentifizierung) 

festzustellen, wenn eine solche Verarbeitung personenbezogener Daten nach der 

Verordnung (EU) 2016/679 und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der 

Union und der Mitgliedstaaten ansonsten rechtmäßig ist.  

(43) Biometriegestützte Daten sind mit speziellen technischen Verfahren gewonnene 

personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Eigenschaften, Signalen oder Merkmalen einer natürlichen 

Person, wie Gesichtsausdrücke, Bewegungen, Pulsfrequenz, Stimme, 

Tastenanschläge oder Gangart, die die Identifizierung einer natürlichen Person 

ermöglichen oder bestätigen oder auch nicht.  

(44) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch automatisierte Überwachungs- 

und Entscheidungssysteme, die von digitalen Arbeitsplattformen genutzt werden, 

dürfte zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten von Plattformarbeit 

leistenden Personen führen. Daher sollten digitale Arbeitsplattformen stets eine 

Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß den Anforderungen des Artikels 35 der 

Verordnung (EU) 2016/679 durchführen. In Anbetracht der Auswirkungen, die 

Entscheidungen automatisierter Entscheidungssysteme auf Personen, die 

Plattformarbeit leisten, und insbesondere auf Plattformbeschäftigte haben, werden 

in dieser Richtlinie spezifischere Vorschriften für die Konsultation von Personen, 

die Plattformarbeit leisten, und ihrer Vertreter im Rahmen von Datenschutz-

Folgenabschätzungen festgelegt. 
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(45) Zusätzlich zu den Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 sollten digitale 

Arbeitsplattformen Transparenz- und Informationspflichten in Bezug auf 

automatisierte Überwachungssysteme ▌ und automatisierte Systeme ▌unterliegen, 

die genutzt werden, um Entscheidungen zu treffen oder zu unterstützen, die sich auf 

Plattformarbeit leistende Personen, einschließlich ihrer Arbeitsbedingungen, 

auswirken, wie etwa auf ihren Zugang zu Arbeitsaufträgen, ihren Verdienst, ihre ▌ 

Sicherheit und Gesundheit, ihre Arbeitszeit, ihre Beförderung oder gleichwertige 

Maßnahmen sowie ihren vertraglichen Status, einschließlich der Beschränkung, 

Aussetzung oder Beendigung ihres Kontos. ▌ Zudem sollte festgelegt werden, 

welche Art von Informationen Personen, die Plattformarbeit leisten, in Bezug auf 

solche automatisierten Systeme erhalten sollten sowie in welcher Form und wann. 

Die einzelnen Plattformbeschäftigten sollten diese Informationen in knapper, 

einfacher und verständlicher Form erhalten, sofern die Systeme und ihre 

Merkmale sie und gegebenenfalls ihre Arbeitsbedingungen unmittelbar betreffen, 

damit sie ordnungsgemäß unterrichtet werden. Sie sollten auch das Recht haben, 

umfassende und detaillierte Informationen über alle einschlägigen Systeme 

anzufordern. Umfassende und detaillierte Informationen über diese 

automatisierten Systeme sollten auch den Vertretern der Plattformarbeit leistenden 

Personen sowie den zuständigen nationalen Behörden auf deren Ersuchen zur 

Verfügung gestellt werden, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen können.  

(46) Zusätzlich zu dem Recht auf Übertragbarkeit der personenbezogenen Daten, die 

die betroffene Person einem Verantwortlichen gemäß Artikel 20 der Verordnung 

(EU) 2016/679 bereitgestellt hat, sollten Plattformarbeit leistende Personen das 

Recht haben, alle personenbezogenen Daten, die durch ihre Arbeitsleistung im 

Rahmen der automatisierten Überwachungs- und Entscheidungssysteme einer 

digitalen Arbeitsplattform generiert werden, einschließlich Bewertungen und 

Überprüfungen, ungehindert und in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, um sie an Dritte, einschließlich einer 

anderen digitalen Arbeitsplattform, zu übermitteln oder übermitteln zu lassen. 

Digitale Arbeitsplattformen sollten Plattformarbeit leistenden Personen 

Instrumente zur Verfügung stellen, um eine wirksame und unentgeltliche 

Datenübertragbarkeit zu erleichtern, damit sie ihre Rechte gemäß dieser Richtlinie 

und der Verordnung (EU) 2016/679 wahrnehmen können.  
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(47) In einigen Fällen beenden digitale Arbeitsplattformen ihre Beziehung zu einer 

Person, die Plattformarbeit leistet, formell nicht, sondern beschränken das Konto 

der betreffenden Person. Dies ist als eine Form der Einschränkung der 

Möglichkeit zu verstehen, Plattformarbeit über das Konto zu verrichten, 

einschließlich der Beschränkung des Zugangs zum Konto oder des Zugangs zu 

Arbeitsaufträgen. 

(48) Bei der Verwaltung der Plattformarbeit leistenden Personen greifen digitale 

Arbeitsplattformen in großem Umfang auf automatisierte Überwachungs- oder 

Entscheidungssysteme zurück. Die elektronische Überwachung kann einen Eingriff 

in die Privatsphäre der Plattformarbeit leistenden Personen darstellen, und von 

solchen Systemen getroffene oder unterstützte Entscheidungen, beispielsweise jene 

im Zusammenhang mit den angebotenen Arbeitsaufträgen, dem Verdienst, ihrer 

Sicherheit und Gesundheit, ihrer Arbeitszeit, ihrem Zugang zu Schulungen, ihrer 

Beförderung oder ihrem Status innerhalb der Organisation sowie ihrem 

vertraglichen Status, wirken sich unmittelbar auf diese Personen aus, die 

möglicherweise keinen direkten Kontakt zu einem menschlichen Manager oder 

Vorgesetzten haben. Digitale Arbeitsplattformen sollten daher eine menschliche 

Aufsicht gewährleisten und regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre, 

bewerten, wie sich einzelne Entscheidungen, die von automatisierten Überwachungs- 

oder Entscheidungssystemen getroffen oder unterstützt werden, auf Plattformarbeit 

leistende Personen, gegebenenfalls einschließlich ihrer Arbeitsbedingungen und 

der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, auswirken. In den Bewertungsprozess 

sollten Arbeitnehmervertreter einbezogen werden.  

Digitale Arbeitsplattformen sollten sicherstellen, dass sie hierfür ausreichende 

personelle Ressourcen zur Verfügung haben. Die Personen, die von der digitalen 

Arbeitsplattform mit Aufsichtsfunktionen betraut werden, sollten über die für die 

Wahrnehmung dieser Funktion erforderlichen Kompetenzen, Schulungen und 

Befugnisse verfügen und insbesondere berechtigt sein, automatisierte 

Entscheidungen aufzuheben. Sie sollten vor Entlassung, Disziplinarmaßnahmen 

oder anderen Benachteiligungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben geschützt 

werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass digitale Arbeitsplattformen 

systematische Mängel beim Einsatz automatisierter Überwachungs- und 

Entscheidungssysteme beheben. Wird im Rahmen der Aufsichtstätigkeiten ein 
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hohes Risiko der Diskriminierung am Arbeitsplatz oder der Verletzung der Rechte 

Plattformarbeit leistender Personen festgestellt, so sollten digitale 

Arbeitsplattformen daher geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen, einschließlich 

der Möglichkeit, den Einsatz der Systeme zu beenden. 
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(49) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 müssen die für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Rechte und 

Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Personen zu wahren, 

wenn Letztere einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 

beruhenden Entscheidung unterworfen sind. Dazu gehört mindestens das Recht 

der betroffenen Person auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung 

der Entscheidung. Zusätzlich zu den Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 im 

Zusammenhang mit dem algorithmischen Management und in Anbetracht der 

schwerwiegenden Auswirkungen von Entscheidungen über die Beschränkung, 

Aussetzung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses oder des Kontos der 

Plattformarbeit leistenden Person oder einer gleichermaßen nachteiligen 

Entscheidung auf Plattformarbeit leistende Personen, sollten diese 

Entscheidungen immer von Menschen getroffen werden. Zusätzlich zu den 

Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 im Zusammenhang mit dem 

algorithmischen Management in der Plattformarbeit sollten Plattformarbeit 

leistende Personen das Recht haben, von der digitalen Arbeitsplattform unverzüglich 

eine Erklärung für eine Entscheidung, das Fehlen einer Entscheidung oder eine 

Reihe von Entscheidungen zu erhalten, die von automatisierten 

Entscheidungssystemen unterstützt oder gegebenenfalls getroffen werden.  

Zu diesem Zweck sollte die digitale Arbeitsplattform ihnen die Möglichkeit bieten, 

die Fakten, Umstände und Gründe, die zu diesen Entscheidungen geführt haben, mit 

einer Kontaktperson bei der digitalen Arbeitsplattform zu erörtern und zu klären. Da 

bestimmte Entscheidungen besonders erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Plattformarbeit leistenden Personen und insbesondere auf ihren potenziellen 

Verdienst haben können, sollte die digitale Arbeitsplattform darüber hinaus, wenn 

sie das Konto einer Person, die Plattformarbeit leistet, einschränkt, aussetzt oder 

beendet, die Vergütung für die von dieser Person geleistete Arbeit verweigert oder 

wesentliche Aspekte des Vertragsverhältnisses anrührt, diese Entscheidung 

gegenüber der Plattformarbeit leistenden Person zum frühest möglichen 

Zeitpunkt, spätestens jedoch an dem Tag, an dem diese Entscheidungen wirksam 

werden, schriftlich begründen. Sind die Erklärungen oder Begründungen nicht 

zufriedenstellend oder sind die Plattformarbeit leistenden Personen der Auffassung, 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=


 

 722 

dass ihre Rechte durch eine Entscheidung verletzt wurden, so sollten sie außerdem 

das Recht haben, die digitale Arbeitsplattform um Überprüfung der Entscheidung zu 

ersuchen und unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach 

Eingang des Ersuchens, eine begründete Antwort zu erhalten. 
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Verstoßen solche Entscheidungen gegen die Rechte der betroffenen Personen, wie 

grundlegende Arbeitnehmerrechte, das Recht auf Nichtdiskriminierung oder auf 

Schutz ihrer personenbezogenen Daten, so sollte die digitale Arbeitsplattform diese 

Entscheidungen unverzüglich berichtigen oder, falls dies nicht möglich ist, eine 

angemessene Entschädigung für den entstandenen Schaden leisten und die 

erforderlichen Schritte unternehmen, um ähnliche Entscheidungen in Zukunft zu 

vermeiden, einschließlich der Beendigung des Einsatzes automatisierter Systeme. 

Betreffend die Überprüfung von Entscheidungen durch Menschen sollten die 

besonderen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1150 in Bezug auf 

gewerbliche Nutzer Vorrang haben.  

(50) Mit der Richtlinie 89/391/EWG des Rates16 wurden Maßnahmen zur Verbesserung 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit 

eingeführt, darunter auch die Verpflichtung der Arbeitgeber, die Gefahren für die 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu evaluieren, und es wurden die von 

Arbeitgebern anzuwendenden allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung 

festgelegt. Automatisierte Überwachungs- und Entscheidungssysteme können 

erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit und die körperliche und geistige 

Gesundheit von Plattformbeschäftigten haben.  

Durch die algorithmische Steuerung, Bewertung und Disziplinierung erhöht sich 

der Arbeitsaufwand durch eine verstärkte Überwachung, wodurch sich das von 

den Arbeitnehmern geforderte Arbeitstempo erhöht und die Pausen im Workflow 

verkürzt werden und sich die Arbeitstätigkeit über den gewöhnlichen Arbeitsplatz 

und die normalen Arbeitszeiten hinaus ausdehnt. Die eingeschränkten 

Möglichkeiten des arbeitsplatzbasierten Lernens und der Einflussnahme auf die 

Aufgaben infolge des Einsatzes intransparenter Algorithmen sowie die bereits 

erwähnte Arbeitsintensivierung und Unsicherheit dürften den Stress und das 

Unbehagen der Arbeitskräfte erhöhen. Daher sollten digitale Arbeitsplattformen 

diese Gefahren evaluieren, bewerten, ob die Schutzvorkehrungen der Systeme 

angemessen sind, um den Gefahren zu begegnen, und geeignete Präventions- und 

Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie sollten vermeiden, dass der Einsatz solcher 

Systeme zu übermäßigem Druck auf die Beschäftigten führt oder deren 
                                                 
16 Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1). 
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Gesundheit gefährdet. Um die Wirksamkeit dieser Bestimmungen zu stärken, sollte 

die digitale Arbeitsplattform Plattformbeschäftigten, ihren Vertretern und den 

zuständigen Behörden ihre Risikoevaluierung und die Bewertung der 

Risikominderungsmaßnahmen zur Verfügung stellen.  
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(51) Die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmervertreter, die auf Unionsebene 

durch die Richtlinie 2002/14/EG geregelt wird, ist für die Förderung eines 

wirksamen sozialen Dialogs von entscheidender Bedeutung. Da die Einführung 

automatisierter Überwachungs- und Entscheidungssysteme durch digitale 

Arbeitsplattformen oder wesentliche Änderungen im Einsatz dieser Systeme sich 

unmittelbar auf die Arbeitsorganisation und die individuellen Arbeitsbedingungen 

von Plattformbeschäftigten auswirken, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um 

sicherzustellen, dass digitale Arbeitsplattformen die Vertreter der 

Plattformbeschäftigten vor der Beschlussfassung auf der geeigneten Ebene 

unterrichten und effektiv anhören. Angesichts der technischen Komplexität 

algorithmischer Managementsysteme sollten die Informationen rechtzeitig 

bereitgestellt werden, damit sich die Vertreter der Plattformbeschäftigten 

erforderlichenfalls mit Unterstützung eines von den Plattformbeschäftigten oder 

ihren Vertretern ausgewählten Sachverständigen in abgestimmter Weise auf die 

Konsultation vorbereiten können. Die in der Richtlinie 2002/14/EG festgelegten 

Maßnahmen zur Unterrichtung und Anhörung bleiben von der vorliegenden 

Richtlinie unberührt.  

(52) In Ermangelung von Arbeitnehmervertretern sollte es möglich sein, dass die 

Arbeitnehmer von der digitalen Arbeitsplattform unmittelbar über die Einführung 

oder wesentliche Änderung im Einsatz automatisierter Überwachungs- und 

Entscheidungssysteme informiert werden.  
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(53) Zu den Personen, die Plattformarbeit leisten, gehören auch Selbstständige ▌. Von 

digitalen Arbeitsplattformen genutzte automatisierte Überwachungs- und 

Entscheidungssysteme wirken sich in ähnlicher Weise auf den Schutz ihrer 

persönlichen Daten und ihre Verdienstmöglichkeiten aus wie auf die von 

Plattformbeschäftigten. Daher sollten die Rechte nach ▌ der vorliegenden Richtlinie 

betreffend den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Rahmen des algorithmischen Managements, insbesondere in Bezug auf die 

Transparenz automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssysteme, 

Beschränkungen der Verarbeitung oder Erhebung personenbezogener Daten und die 

Überwachung und Überprüfung wichtiger Entscheidungen durch Menschen, auch für 

Personen ▌ gelten, die Plattformarbeit leisten, aber in keinem Arbeitsverhältnis 

▌stehen. Die Rechte betreffend die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz sowie die Unterrichtung und Anhörung von Plattformbeschäftigten und 

ihren Vertretern, die gemäß dem Unionsrecht speziell für Arbeitnehmer gelten, 

sollten nicht auf sie Anwendung finden. In der Verordnung (EU) 2019/1150 sind 

Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Fairness und Transparenz für Selbstständige, die 

Plattformarbeit leisten, vorgesehen, sofern diese als gewerbliche Nutzer im Sinne der 

genannten Verordnung gelten. Hinsichtlich der Überprüfung wichtiger 

Entscheidungen durch Menschen sollten die besonderen Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2019/1150 in Bezug auf gewerbliche Nutzer Vorrang haben. 

(54) Die Pflichten digitaler Arbeitsplattformen, auch in Bezug auf die Unterrichtung 

und Konsultation im Zusammenhang mit automatisierten Überwachungs- und 

Entscheidungssystemen, gelten unabhängig davon, ob diese Systeme von der 

digitalen Arbeitsplattform selbst oder von einem externen Dienstleister, der 

Datenverarbeitung im Auftrag der digitalen Arbeitsplattform durchführt, verwaltet 

werden. 
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(55) Damit die zuständigen nationalen Behörden sicherstellen können, dass digitale 

Arbeitsplattformen die arbeitsrechtlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

▌einhalten, insbesondere wenn sie in einem anderen Land als dem Mitgliedstaat 

niedergelassen sind, in dem der Plattformbeschäftigte seine Arbeit ausführt, sollten 

die digitalen Arbeitsplattformen den zuständigen ▌Behörden des Mitgliedstaats, in 

dem die Arbeit ausgeführt wird, die von Plattformbeschäftigten geleistete Arbeit 

melden. Eine systematische und transparente Information, auch auf 

grenzüberschreitender Ebene, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um 

unlauteren Wettbewerb zwischen digitalen Arbeitsplattformen zu verhindern. 

Diese Verpflichtung sollte nicht an die Stelle der in anderen Rechtsakten der 

Union festgelegten Melde- oder Notifizierungspflichten treten.  

(56) Die Europäische Arbeitsbehörde trägt zur Gewährleistung einer fairen 

Arbeitskräftemobilität in der gesamten Union bei und erleichtert insbesondere die 

Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf die kohärente, effiziente und wirksame Anwendung und 

Durchsetzung des einschlägigen Unionsrechts, koordiniert und unterstützt 

konzertierte und gemeinsame Kontrollen, führt Analysen und Risikobewertungen 

zu Fragen der grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität durch und unterstützt 

die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit. Sie 

spielt daher eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen im 

Zusammenhang mit den grenzüberschreitenden Tätigkeiten vieler digitaler 

Arbeitsplattformen sowie mit nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in der 

Plattformarbeit.  

(57) Informationen über Personen, die über digitale Arbeitsplattformen Plattformarbeit 

leisten, sowie über ihre Zahl, ihren Vertrags- oder Beschäftigungsstatus und die 

allgemeinen Bedingungen für diese Vertragsverhältnisse sind von wesentlicher 

Bedeutung, um ▌die zuständigen Behörden bei der korrekten Bestimmung des 

Beschäftigungsstatus von Plattformarbeit leistenden Personen und der 

Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen sowie die Vertreter 

von ▌Plattformbeschäftigten bei der Wahrnehmung ihrer Vertretungsfunktionen ▌zu 

unterstützen. Die Behörden und Vertreter sollten auch das Recht haben, die digitalen 

Arbeitsplattformen um zusätzliche Klarstellungen und Einzelheiten ▌betreffend die 

bereitgestellten Informationen zu ersuchen. 
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(58) In mehreren Mitgliedstaaten konnte nicht angemeldete Erwerbstätigkeit in 

Lieferplattformen nachgewiesen werden. Diese Praktiken erfolgen mithilfe 

gefälschter Identitäten, wobei arbeitsberechtigte Personen, die Plattformarbeit 

leisten, sich auf der Plattform registrieren und ihre Konten an Migranten ohne 

gültige Ausweispapiere und an Minderjährige vermieten. Dies führt zu einem 

unzureichenden Schutz dieser Personen, zu denen auch illegal aufhältige 

Drittstaatsangehörige gehören, deren Situation es häufig mit sich bringt, dass der 

Zugang zur Justiz aus Furcht vor Repressalien oder der Abschiebung 

eingeschränkt ist. Die Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates17 enthält Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen 

Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt 

beschäftigen. Die in dieser Richtlinie festgelegten Transparenzpflichten und 

Vorschriften für Vermittler tragen zusammen mit der Richtlinie 2009/52/EG 

erheblich dazu bei, gegen nicht angemeldete Erwerbstätigkeit in der 

Plattformarbeit vorzugehen. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, 

dass digitale Arbeitsplattformen eine zuverlässige Überprüfung der Identität von 

Plattformbeschäftigten gewährleisten.  

(59) Es wurde ein umfangreiches System an Vorschriften zur Durchsetzung des sozialen 

Besitzstands in der Union entwickelt, die zum Teil auf diese Richtlinie angewandt 

werden sollten, damit sichergestellt ist, dass Personen, die Plattformarbeit leisten, 

Zugang zu zeitnaher, wirkungsvoller und unparteiischer Streitbeilegung und einen 

Anspruch auf Rechtsbehelfe haben, einschließlich auf eine angemessene 

Entschädigung für entstandenen Schaden. Insbesondere sollten Personen, die 

Plattformarbeit leisten, angesichts des grundlegenden Anspruchs auf wirksamen 

Rechtsschutz auch nach dem Ende des Arbeits- oder sonstigen Vertragsverhältnisses, 

in dessen Verlauf es zu einem vermuteten Verstoß gegen die in dieser Richtlinie 

verankerten Rechte gekommen ist, in den Genuss dieses Schutzes kommen. 

(60) Vertreter von Personen, die Plattformarbeit leisten, sollten – im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten – in der Lage sein, eine oder 

mehrere Plattformarbeit leistende Personen in einem Gerichts- oder 

                                                 
17 Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

2009 über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, 
die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen (ABl. L 168 
vom 30.6.2009, S. 24). 
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Verwaltungsverfahren zu vertreten, um die sich aus dieser Richtlinie ergebenden 

Rechte oder Pflichten durchzusetzen. Die Geltendmachung von Ansprüchen im 

Namen oder zur Unterstützung mehrerer Personen, die Plattformarbeit leisten, ist 

eine Möglichkeit, Verfahren zu erleichtern, die andernfalls aufgrund von 

verfahrenstechnischen und finanziellen Hindernissen oder aus Furcht vor 

Repressalien nicht eingeleitet würden. 
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(61) Plattformarbeit zeichnet sich durch das Fehlen eines gemeinsamen Arbeitsplatzes 

aus, an dem die Plattformarbeit leistenden Personen einander kennenlernen und 

miteinander und mit ihren Vertretern kommunizieren können – auch im Hinblick auf 

die Verteidigung ihrer Interessen gegenüber der digitalen Arbeitsplattform. Daher ist 

es notwendig, digitale Kommunikationskanäle im Einklang mit der 

Arbeitsorganisation der digitalen Arbeitsplattform einzurichten, über die 

Plattformarbeit leistende Personen sich privat und sicher untereinander austauschen 

und von ihren Vertretern kontaktiert werden können. Digitale Arbeitsplattformen 

sollten solche Kommunikationskanäle innerhalb ihrer digitalen Infrastruktur oder 

über ähnlich wirksame Mittel einrichten, wobei der Schutz personenbezogener Daten 

zu achten und vom Zugriff auf oder von der Überwachung dieser 

Kommunikationskanäle abzusehen ist.  

(62) Personen, die Plattformarbeit leisten, sind insbesondere bei der Arbeit vor Ort dem 

Risiko von Gewalt und Belästigung ausgesetzt, ohne über einen physischen 

Arbeitsplatz zu verfügen, an dem sie Beschwerden einreichen können. Belästigung 

und sexuelle Belästigung können sich negativ auf die Gesundheit und Sicherheit 

von Plattformbeschäftigten auswirken. Die Mitgliedstaaten sollten in Bezug auf 

die Plattformarbeit Präventivmaßnahmen vorsehen, einschließlich der 

Einrichtung wirksamer Meldekanäle. Ferner wird den Mitgliedstaaten empfohlen, 

wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt und Belästigung bei der 

Plattformarbeit zu unterstützen und insbesondere geeignete Meldekanäle für 

Selbstständige einzurichten. 

(63) In Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren betreffend die Rechte und Pflichten nach 

der vorliegenden Richtlinie befinden sich die Informationen zur Arbeitsorganisation, 

die eine Bestimmung des Beschäftigungsstatus möglich machen, und insbesondere 

betreffend die Frage, ob die digitale Arbeitsplattform bestimmte Aspekte der 

Arbeitsleistung kontrolliert oder diese steuert, sowie andere Informationen zum 

Einsatz automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssysteme 

möglicherweise im Besitz der digitalen Arbeitsplattform und sind für die Personen, 

die Plattformarbeit leisten, und die zuständigen Behörden nicht leicht zugänglich. 

Nationale Gerichte oder zuständige Behörden sollten daher in der Lage sein 

anzuordnen, dass die digitale Arbeitsplattform alle relevanten Beweismittel 
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offenlegt, die sich in ihrer Verfügungsgewalt befinden, einschließlich vertraulicher 

Informationen, die wirksamen Maßnahmen zu deren Schutz unterliegen. 
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(64) Da in der vorliegenden Richtlinie gegenüber der Verordnung (EU) 2016/679 

spezifischere und zusätzliche Vorschriften im Zusammenhang mit Plattformarbeit 

festgelegt sind, die den Schutz ▌personenbezogener Daten ▌von Personen, die 

Plattformarbeit leisten, gewährleisten, sollten die in ▌der Verordnung 

(EU) 2016/679 genannten nationalen Aufsichtsbehörden für die Überwachung der 

Anwendung dieser Schutzmaßnahmen zuständig sein. Der verfahrensrechtliche 

Rahmen der Verordnung (EU) 2016/679 und insbesondere deren Kapitel VI, VII 

und VIII sollten für die Durchsetzung der spezifischeren und zusätzlichen 

Vorschriften der vorliegenden Richtlinie gelten, insbesondere in Bezug auf 

Aufsicht, Zusammenarbeit und Kohärenzverfahren, Rechtsbehelfe, Haftung und 

Sanktionen, was auch die Befugnis zur Verhängung von Geldbußen bis zu dem in 

Artikel 83 Absatz 5 der Verordnung genannten Betrag einschließt. 

(65) Der Einsatz automatisierter Überwachungs- und Entscheidungssysteme im 

Zusammenhang mit der Plattformarbeit ist mit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten von Personen, die Plattformarbeit leisten, verbunden und wirkt sich auf die 

Arbeitsbedingungen und die Rechte der Plattformbeschäftigten unter ihnen aus, 

was sowohl datenschutzrechtliche Fragen als auch Fragen in anderen 

Rechtsbereichen wie dem Arbeitsrecht aufwirft. Datenschutzaufsichtsbehörden und 

andere zuständige Behörden sollten folglich bei der Durchsetzung dieser 

Richtlinie – auch auf grenzüberschreitender Ebene – zusammenarbeiten, indem sie 

beispielsweise einschlägige Informationen untereinander austauschen, ohne dass 

dadurch die Unabhängigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden beeinträchtigt wird. 

(66) Um den Schutz durch diese Richtlinie wirksam zu gestalten, ist es äußerst wichtig, 

dass Personen, die Plattformarbeit leisten und ihre jeweiligen durch die Richtlinie 

gewährten Rechte ausüben, vor Kündigung, im Fall von Plattformbeschäftigten, 

oder vor Beendigung des Vertrags, im Fall von Selbstständigen, sowie vor 

Maßnahmen gleicher Wirkung wie etwa der Aussetzung des Kontos geschützt 

werden. 
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(67) Da die beiden Ziele dieser Richtlinie, d. h. die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

in der Plattformarbeit und der Schutz personenbezogener Daten, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 

aufgrund der Notwendigkeit, gemeinsame Mindestanforderungen festzulegen, auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(68) Mit dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt, sodass das Recht der 

Mitgliedstaaten unberührt bleibt, günstigere Bestimmungen für Personen, die 

Plattformarbeit leisten, einzuführen oder beizubehalten. Gemäß dem derzeitigen 

Rechtsrahmen erworbene Ansprüche sollten weiterhin gelten, unter anderem in 

Bezug auf Mechanismen zur Feststellung des Vorliegens eines 

Arbeitsverhältnisses, es sei denn, durch diese Richtlinie werden günstigere 

Bestimmungen eingeführt. Die Umsetzung dieser Richtlinie darf weder dazu genutzt 

werden, bestehende Rechte abzubauen, die in geltendem Unionsrecht oder 

nationalem Recht festgelegt sind, noch darf sie als Rechtfertigung dienen, das 

allgemeine Schutzniveau in dem von der Richtlinie erfassten Bereich zu senken oder 

Vertretern übertragene Befugnisse abzuschwächen. 

(69) Die Autonomie der Sozialpartner ist zu achten. Die Mitgliedstaaten sollten daher 

den Sozialpartnern erlauben können, unter bestimmten Voraussetzungen 

Kollektiv- oder Tarifverträge beizubehalten, auszuhandeln, zu schließen und 

durchzusetzen, die von bestimmten Vorschriften abweichen, wobei das generelle 

Schutzniveau für die Plattformbeschäftigten zu wahren ist. 

(70) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten unnötige 

administrative, finanzielle oder rechtliche Auflagen vermeiden, die der Gründung 

und dem Ausbau kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) entgegenstehen. Die 

Mitgliedstaaten werden daher ersucht, die Auswirkungen ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen auf KMU zu prüfen, um – mit besonderem Augenmerk auf 

Kleinstunternehmen und dem Verwaltungsaufwand – sicherzustellen, dass KMU 

nicht unverhältnismäßig belastet werden.▌ 
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(71) Die Mitgliedstaaten können die Sozialpartner mit der Umsetzung dieser Richtlinie 

betrauen, wenn die Sozialpartner dies gemeinsam beantragen und vorausgesetzt, die 

Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um jederzeit gewährleisten 

zu können, dass die mit dieser Richtlinie angestrebten Ergebnisse erzielt werden. 

Darüber hinaus sollten sie im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die 

Sozialpartner wirksam einbezogen werden, und um den sozialen Dialog zu fördern 

und zu verbessern, damit die Bestimmungen dieser Richtlinie umgesetzt werden. 

(72) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten18 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält 

der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(73) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates19 angehört 

und hat am 2. Februar 2022 eine Stellungnahme20 abgegeben —  

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
18 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
19 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

20 ABl. C ...  
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, die Arbeitsbedingungen und den Schutz 

personenbezogener Daten in der Plattformarbeit zu verbessern, indem 

a) Maßnahmen zur Erleichterung der korrekten Bestimmung des 

Beschäftigungsstatus von Personen, die Plattformarbeit leisten, eingeführt 

werden,  

b) die Transparenz, Fairness, menschliche Aufsicht, Sicherheit und 

Rechenschaftspflicht beim algorithmischen Management von 

Plattformarbeit gefördert werden und  

c) die Transparenz von Plattformarbeit, auch in grenzüberschreitenden 

Situationen, verbessert wird. 

(2) In dieser Richtlinie werden die Mindestrechte festgelegt, die auf jede Person, die 

Plattformarbeit in der Union leistet und die nach den Rechtsvorschriften, Kollektiv- 

bzw. Tarifverträgen oder Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten einen Arbeitsvertrag 

hat oder in einem Arbeitsverhältnis steht bzw. bei der nach der Beurteilung des 

Sachverhaltes vom Bestehen eines Arbeitsvertrags oder eines Arbeitsverhältnisses 

ausgegangen werden kann, Anwendung finden, wobei die Rechtsprechung des 

Gerichtshofs zu berücksichtigen ist. 

Mit dieser Richtlinie werden auch Vorschriften festgelegt, mit denen der Schutz 

natürlicher Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten verbessert wird, indem Maßnahmen zum algorithmischen 

Management bereitgestellt werden, die für Personen gelten, die in der Union 

Plattformarbeit leisten, einschließlich derjenigen, die weder über einen 

Arbeitsvertrag verfügen noch in einem Arbeitsverhältnis stehen. 

(3) Diese Richtlinie gilt für digitale Arbeitsplattformen, die in der Union geleistete 

Plattformarbeit organisieren, unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung und 

unabhängig von dem ansonsten anwendbaren Recht. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

(1) „digitale Arbeitsplattform“ jede natürliche oder juristische Person, die eine 

▌Dienstleistung erbringt, die alle folgenden Anforderungen erfüllt: 

a) Sie wird zumindest teilweise auf elektronischem Wege, z. B. über eine 

Website oder eine mobile Anwendung, aus der Ferne bereitgestellt; 

b) sie wird auf Verlangen eines Empfängers der Dienstleistung erbracht; 

c) sie umfasst als notwendigen und wesentlichen Bestandteil die 

Organisation der von Einzelpersonen entgeltlich geleisteten Arbeit, 

unabhängig davon, ob diese Arbeit online oder an einem bestimmten Ort 

ausgeführt wird; 

d) sie geht mit dem Einsatz automatisierter Überwachungs- oder 

Entscheidungssysteme einher; 

(2) „Plattformarbeit“ jede Arbeit, die über eine digitale Arbeitsplattform 

organisiert und in der Union von einer Person auf der Grundlage eines 

Vertragsverhältnisses zwischen der digitalen Arbeitsplattform oder einem 

Vermittler und der Person ausgeführt wird, unabhängig davon, ob ein 

Vertragsverhältnis zwischen der Person oder einem Vermittler und dem 

Empfänger der Dienstleistung besteht; 

(3) „Person, die Plattformarbeit leistet“, jede Person, die Plattformarbeit verrichtet, 

unabhängig davon, welcher Art das Vertragsverhältnis ist oder wie die 

beteiligten Parteien dieses vertraglich qualifizieren; 

(4) „Plattformbeschäftigter“ jede Person, die Plattformarbeit leistet und nach den 

Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträgen oder Gepflogenheiten der 

Mitgliedstaaten einen Arbeitsvertrag hat oder als in einem Arbeitsverhältnis 

stehend gilt, wobei die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu berücksichtigen 

ist; 
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(5) „Vermittler“ eine natürliche oder juristische Person, die – für die Zwecke 

der Bereitstellung von Plattformarbeit für oder über eine digitale 

Arbeitsplattform – 

a) ein Vertragsverhältnis mit dieser digitalen Arbeitsplattform und der 

Plattformarbeit leistenden Person begründet, oder  

b) sich in einer Unterauftragskette zwischen dieser digitalen 

Arbeitsplattform und der Plattformarbeit leistenden Person befindet; 

(6) „Arbeitnehmervertreter“ die Vertreter der Plattformbeschäftigten, wie 

Gewerkschaften und Vertreter, die von den Plattformbeschäftigten im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten frei 

gewählt werden; 

(7) „Vertreter von Personen, die Plattformarbeit leisten“ Arbeitnehmervertreter 

und, soweit sie im Rahmen der nationalen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten vorgesehen sind, Vertreter von Personen, die 

Plattformarbeit leisten, bei denen es sich nicht um Plattformbeschäftigte 

handelt; 

(8) „automatisierte Überwachungssysteme“ Systeme, die zur elektronischen 

Kontrolle, Überwachung oder Bewertung der Arbeitsleistung von Personen, 

die Plattformarbeit leisten, oder der Tätigkeiten, die innerhalb der 

Arbeitsumgebung ausgeführt werden, einschließlich durch Erhebung 

personenbezogener Daten, eingesetzt werden oder diese unterstützen;  

(9) „automatisierte Entscheidungssysteme“ Systeme, die eingesetzt werden, um 

elektronisch Entscheidungen zu treffen oder zu unterstützen, die sich 

erheblich auf Personen, die Plattformarbeit leisten, unter anderem auf die 

Arbeitsbedingungen von Plattformbeschäftigten, auswirken, insbesondere 

Entscheidungen, die sich auf ihre Einstellung, den Zugang zu 

Arbeitsaufträgen und deren Organisation, ihren Verdienst, einschließlich der 

Bepreisung einzelner Aufträge, ihre Sicherheit und ihre Gesundheit, ihre 

Arbeitszeit, ihren Zugang zu Fortbildung, die Beförderung oder Maßnahmen 

gleicher Wirkung, ihren vertraglichen Status, einschließlich der 

Beschränkung, Aussetzung oder Beendigung ihres Kontos, auswirken. 

▌  
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(2) Die Definition des Begriffs „digitale Arbeitsplattformen“ in Absatz 1 Nummer 1 

schließt Anbieter von Dienstleistungen, deren Hauptzweck in der Nutzung oder im 

Angebot von Gütern besteht oder die es Nicht-Gewerbetreibenden ermöglichen, 

Waren weiterzuverkaufen, nicht ein. 

Artikel 3 

Vermittler 

Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass in Fällen, in 

denen digitale Arbeitsplattformen Vermittler einsetzen, Personen, die Plattformarbeit 

leisten und ein Vertragsverhältnis mit einem Vermittler haben, denselben Schutz im 

Rahmen dieser Richtlinie genießen wie jene, die in einem unmittelbaren Vertragsverhältnis 

mit einer digitalen Arbeitsplattform stehen. Zu diesem Zweck ergreifen die Mitgliedstaaten 

im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Maßnahmen, um 

geeignete Mechanismen zu schaffen, zu denen gegebenenfalls Systeme der 

gesamtschuldnerischen Haftung gehören.  
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KAPITEL II 

BESCHÄFTIGUNGSSTATUS 

Artikel 4 

Korrekte Bestimmung des Beschäftigungsstatus 

(1) Die Mitgliedstaaten halten geeignete und wirksame Verfahren bereit, mit denen die 

korrekte Bestimmung des Beschäftigungsstatus von Personen, die Plattformarbeit 

leisten, überprüft und gewährleistet wird, um – unter Berücksichtigung der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs – feststellen zu können, ob ein Arbeitsverhältnis 

besteht, wie es in den Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträgen oder gemäß 

den Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten definiert ist, einschließlich über die 

Anwendung der Vermutung eines Arbeitsverhältnisses gemäß Artikel 5. 

(2) Die Feststellung, ob ein Arbeitsverhältnis besteht, stützt sich in erster Linie auf die 

Tatsachen, die sich auf die tatsächliche Arbeitsleistung beziehen, einschließlich des 

Einsatzes automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssysteme bei der 

Organisation der Plattformarbeit, wobei die Frage, wie das Verhältnis in einer 

eventuell zwischen den beteiligten Parteien geschlossenen vertraglichen 

Vereinbarung eingestuft wird, unerheblich ist. ▌ 

(3) Wird das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses festgestellt, so ist nach nationalem 

Recht eindeutig anzugeben, welche Partei oder Parteien die Verpflichtungen des 

Arbeitgebers übernimmt bzw. übernehmen. 
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Artikel 5 

Gesetzliche Vermutung 

(1) Das Vertragsverhältnis zwischen einer digitalen Arbeitsplattform und einer Person, 

die Plattformarbeit über diese Plattform leistet, wird rechtlich als Arbeitsverhältnis 

angesehen, wenn gemäß den nationalen Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. 

Tarifverträgen oder den Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten und unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs Tatsachen, die auf 

Kontrolle und Steuerung hindeuten, festgestellt werden. Möchte die digitale 

Arbeitsplattform die gesetzliche Vermutung widerlegen, hat sie nachzuweisen, dass 

das betreffende Vertragsverhältnis kein Arbeitsverhältnis im Sinne der in den 

Mitgliedstaaten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge oder Gepflogenheiten 

ist, wobei die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu berücksichtigen ist. 

▌  

(2) Zu diesem Zweck legen die Mitgliedstaaten eine wirksame widerlegbare gesetzliche 

Vermutung des Arbeitsverhältnisses fest, die eine Erleichterung des Verfahren 

zugunsten von Personen, die Plattformarbeit leisten, darstellt; ferner stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass diese gesetzliche Vermutung nicht dazu führt, dass die 

Belastung von Personen, die Plattformarbeit leisten, oder von ihren Vertretern 

durch Anforderungen im Verfahren zur Bestimmung ihres Beschäftigungsstatus 

erhöht wird. 

(3) Die gesetzliche Vermutung gilt in allen einschlägigen Verwaltungs- oder 

Gerichtsverfahren, wenn es um die korrekte Bestimmung des Beschäftigungsstatus 

der Person geht, die Plattformarbeit leistet. 

Die gesetzliche Vermutung gilt nicht in Verfahren, die Steuerfragen, Strafsachen 

oder Sozialversicherungsfragen betreffen. Die Mitgliedstaaten können jedoch die 

gesetzliche Vermutung in diesen Verfahren nach nationalem Recht anwenden. 
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(4) Personen, die Plattformarbeit leisten, und – im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten – ihre Vertreter haben das Recht, das in 

Absatz 3 Unterabsatz 1 genannte Verfahren zur Bestimmung des korrekten 

Beschäftigungsstatus der Person, die Plattformarbeit leistet, einzuleiten.  

(5) Ist eine zuständige nationale Behörde der Auffassung, dass eine Person, die 

Plattformarbeit leistet, möglicherweise falsch eingestuft ist, so leitet sie im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten geeignete 

Maßnahmen oder Verfahren ein, um den Beschäftigungsstatus dieser Person zu 

bestimmen. 

(6) Bei Vertragsverhältnissen, die vor dem in Artikel 29 Absatz 1 genannten Datum 

eingegangen wurden und zu dem in Artikel 29 Absatz 1 genannten Datum noch 

laufen, gilt die in diesem Artikel genannte gesetzliche Vermutung nur für den 

Zeitraum ab diesem Datum. 

Artikel 6 

Rahmen für die unterstützenden Maßnahmen 

Die Mitgliedstaaten legen einen Rahmen für die unterstützenden Maßnahmen fest, um die 

wirksame Umsetzung und die Einhaltung der gesetzlichen Vermutung zu gewährleisten. 

Sie müssen insbesondere 

a) geeignete Leitlinien für digitale Arbeitsplattformen, Personen, die Plattformarbeit 

leisten, und die Sozialpartner aufstellen, einschließlich in Form von konkreten und 

praktischen Empfehlungen, damit diese die gesetzliche Vermutung verstehen und 

umsetzen können, auch in Bezug auf die Verfahren zur Widerlegung dieser 

Vermutung; 

b) im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Leitlinien 

aufstellen und geeignete Verfahren für die zuständigen nationalen Behörden 

festlegen, einschließlich zur Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 

zuständigen nationalen Behörden, damit diese digitale Arbeitsplattformen, die die 

Vorschriften zur korrekten Bestimmung des Beschäftigungsstatus nicht einhalten, 

proaktiv ermitteln, ausmachen und verfolgen können; 
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c) wirksame Kontrollen und Inspektionen, die von den nationalen Behörden im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten durchgeführt 

werden, vorsehen und insbesondere gegebenenfalls Kontrollen und Inspektionen auf 

bestimmten digitalen Arbeitsplattformen vorsehen, bei denen das Vorliegen eines 

Beschäftigungsstatus einer Person, die Plattformarbeit leistet, von einer zuständigen 

nationalen Behörde festgestellt wurde, wobei sicherzustellen ist, dass diese Kontrollen 

und Inspektionen verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sind. 

d) geeignete Schulungen für die zuständigen nationalen Behörden bereitstellen und 

sicherstellen, dass Fachkenntnisse im Bereich des algorithmischen Managements 

verfügbar sind, um diese Behörden in die Lage zu versetzen, die in Buchstabe b 

aufgeführten Aufgaben wahrzunehmen.  
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KAPITEL III 

ALGORITHMISCHES MANAGEMENT 

Artikel 7 

Einschränkungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mittels automatisierter 
Überwachungs- oder Entscheidungssysteme 

(1) Digitale Arbeitsplattformen dürfen mittels automatisierter Überwachungs- oder 
Entscheidungssysteme nicht 

a) personenbezogene Daten über den emotionalen oder psychischen Zustand 
der Person, die Plattformarbeit leistet, verarbeiten;  

b) personenbezogene Daten über private Gespräche verarbeiten, einschließlich 
des Austauschs mit anderen Personen, die Plattformarbeit leisten, und deren 
Vertretern; 

c) personenbezogene Daten erheben, während die Person, die Plattformarbeit 
leistet, die Plattformarbeit nicht ausführt oder anbietet; 

d) personenbezogene Daten verarbeiten, um die Ausübung von Grundrechten 
nach Maßgabe der Charta, einschließlich der Vereinigungsfreiheit, dem 
Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen oder dem Recht 
auf Unterrichtung und Anhörung, vorherzusagen; 

e) personenbezogene Daten verarbeiten, um Schlüsse zu ziehen in Bezug auf 
Rasse oder ethnische Herkunft, Migrationsstatus, politische Ansichten, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, eine Behinderung, den 
Gesundheitszustand, einschließlich chronischer Krankheiten oder einer 
Infektion mit HIV, den emotionalen oder psychischen Zustand, die 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, das Sexualleben oder die sexuelle 
Orientierung einer Person; 

f) biometrische Daten im Sinne von Artikel 4 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2016/679 einer Person, die Plattformarbeit leistet, verarbeiten, um die 
Identität dieser Person festzustellen, indem diese Daten mit den in einer 
Datenbank gespeicherten biometrischen Daten von Personen abgeglichen 
werden. 
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(2) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für alle Personen, die Plattformarbeit 

leisten, ab Beginn des Einstellungs- oder Auswahlverfahrens. 

(3) Dieser Artikel gilt neben automatisierten Überwachungs- und 

Entscheidungssystemen auch für digitale Arbeitsplattformen, wenn diese 

automatisierte Systeme nutzen, um Entscheidungen zu unterstützen oder zu 

treffen, die sich in irgendeiner Weise auf Personen, die Plattformarbeit leisten, 

auswirken. 

Artikel 8 

Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine digitale Arbeitsplattform 

mittels automatisierter Überwachungs- und Entscheidungssysteme ist ein 

Verarbeitungsverfahren, das voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen im Sinne des Artikels 35 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2016/679 zur Folge hat. Digitale Arbeitsplattformen, die als 

Verantwortliche im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der genannten Verordnung 

agieren, holen die Ansichten der Personen, die Plattformarbeit leisten, und ihrer 

Vertreter ein, wenn sie gemäß Artikel 35 Absatz 1 der genannten Verordnung eine 

Abschätzung der Folgen der Verarbeitung personenbezogener Daten mittels 

automatisierter Überwachungs- und Entscheidungssysteme auf den Schutz 

personenbezogener Daten von Personen, die Plattformarbeit leisten, einschließlich 

auf die in Artikel 7 der vorliegenden Richtlinie festgelegten Einschränkungen bei 

der Verarbeitung, durchführen. 

(2) Digitale Arbeitsplattformen stellen den Arbeitnehmervertretern die Abschätzung 

zur Verfügung. 

Artikel 9 

Transparenz ▌ automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssysteme 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten digitale Arbeitsplattformen, Personen, die 

Plattformarbeit leisten, Vertreter der Plattformbeschäftigen und auf Ersuchen die 

zuständigen nationalen Behörden über die Nutzung automatisierter 

Überwachungs- oder Entscheidungssysteme zu informieren. 
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Diese Informationen ▌betreffen Folgendes:  

a) Alle Arten von Entscheidungen, die von einem automatisierten 

Entscheidungssystem unterstützt oder getroffen wurden, einschließen der 

Fälle, in denen solche Systeme Entscheidungen unterstützen oder treffen, die 

sich nicht in erheblicher Weise auf Personen, die Plattformarbeit leisten, 

auswirken; 

b) in Bezug auf automatisierte Überwachungssysteme: 

i) die Tatsache, dass solche Systeme in Betrieb sind oder gerade eingeführt 

werden; 

ii) die Kategorien von Daten und Tätigkeiten, die von solchen Systemen 

kontrolliert, überwacht oder bewertet werden, einschließlich der 

Bewertung durch den Dienstleistungsempfänger; 

iii) das Ziel der Überwachung und die Art und Weise, wie dieses mit dem 

System erreicht werden soll;  

iv) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der durch solche 

Systeme verarbeiteten personenbezogenen Daten und jede 

Übermittlung oder Übertragung solcher personenbezogener Daten, 

auch innerhalb einer Unternehmensgruppe; 

c) in Bezug auf automatisierte Entscheidungssysteme: 

i) die Tatsache, dass solche Systeme in Betrieb sind oder gerade eingeführt 

werden; 

ii) die Kategorien von Entscheidungen, die von solchen Systemen getroffen 

oder unterstützt werden; 

iii) die Kategorien von Daten und die wichtigsten Parameter, die diese 

Systeme berücksichtigen, und die relative Bedeutung dieser Parameter 

bei der automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich der Art und 

Weise, wie die ▌personenbezogenen Daten oder das Verhalten der 

Person, die Plattformarbeit leistet, die Entscheidungen beeinflussen; 

iv) die Gründe für Entscheidungen in Bezug auf die Beschränkung, 

Aussetzung oder Beendigung des Kontos einer Person, die 
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Plattformarbeit leistet, die Verweigerung der Bezahlung für von ihr 

geleistete Arbeit sowie für Entscheidungen in Bezug auf ihren 

vertraglichen Status oder für jede Entscheidung mit gleichwertiger oder 

nachteiliger Wirkung. 
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 ▌(2) Digitale Arbeitsplattformen stellen die in Absatz 1 genannten Informationen in 

einem schriftlichen Dokument zur Verfügung, bei dem es sich auch um ein 

elektronisches Dokument  ▌handeln kann. Die Informationen sind in  

▌transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in klarer und einfacher 

Sprache darzustellen. 

(3) Personen, die Plattformarbeit leisten, erhalten prägnante Informationen über die 

Systeme und ihre Merkmale, die sich direkt auf sie, einschließlich gegebenenfalls 

auf ihre Arbeitsbedingungen, auswirken, spätestens am ersten Arbeitstag, vor der 

Einführung von Änderungen, die sich auf die Arbeitsbedingungen, die 

Arbeitsorganisation oder die Überwachung der Arbeitsleistung auswirken, oder 

jederzeit auf Anfrage. Ferner erhalten sie auf Anfrage umfassende und detaillierte 

Informationen über alle relevanten Systeme und ihre Merkmale. 

(4) Arbeitnehmervertreter erhalten umfassende und detaillierte Informationen über 

alle relevanten Systeme und ihre Merkmale. Diese Informationen erhalten sie vor 

der Anwendung dieser Systeme oder vor der Einführung von Änderungen, die sich 

auf die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorganisation oder die Überwachung der 

Arbeitsleistung auswirken, oder jederzeit auf Anfrage. Zuständige nationale 

Behörden erhalten umfassende und detaillierte Informationen jederzeit auf 

Anfrage. 

(5) Digitale Arbeitsplattformen stellen Personen, die sich in einem Einstellungs- oder 

Auswahlverfahren befinden, die in Absatz 1 genannten Informationen zur 

Verfügung. Diese Informationen werden im Einklang mit Absatz 2 zur Verfügung 

gestellt, sind prägnant formuliert, betreffen nur die automatisierten 

Überwachungs- oder Entscheidungssysteme, die in diesem Verfahren zur 

Anwendung kommen, und werden vor Beginn dieses Verfahrens bereitgestellt.  
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(6) Personen, die Plattformarbeit leisten, haben das Recht auf die Übertragbarkeit der 

personenbezogenen Daten, die durch ihre Arbeit im Rahmen der automatisierten 

Überwachungs- und Entscheidungssysteme einer digitalen Arbeitsplattform 

generiert werden, einschließlich Bewertungen und Überprüfungen, ohne dass 

dadurch die Rechte des Empfängers der Dienstleistung gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 angetastet werden. Die digitale Arbeitsplattform stellt Personen, die 

Plattformarbeit leisten, unentgeltlich Instrumente zur Verfügung, die die wirksame 

Ausübung ihrer in Artikel 20 der Verordnung (EU) 2016/679 und im ersten Satz 

dieses Absatzes genannten Rechte auf Datenübertragung erleichtern. Auf Antrag 

der Person, die Plattformarbeit leistet, übermittelt die digitale Arbeitsplattform 

diese personenbezogenen Daten direkt an einen Dritten. 

Artikel 10 

Aufsicht über automatisierte Systeme durch Menschen  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass digitale Arbeitsplattformen überwachen und 

unter Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern regelmäßig, und jedenfalls alle 

zwei Jahre, bewerten, wie sich einzelne Entscheidungen, die von automatisierten 

Überwachungs- und Entscheidungssystemen getroffen oder unterstützt werden, auf 

Personen, die Plattformarbeit leisten, einschließlich gegebenenfalls auf ihre 

Arbeitsbedingungen und ihre Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, auswirken. 

 ▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten digitale Arbeitsplattformen, für ausreichende 

personelle Ressourcen zu sorgen, um die Auswirkungen einzelner Entscheidungen 

wirksam zu überwachen und zu beurteilen, die durch automatisierte Überwachungs- 

oder Entscheidungssysteme getroffen oder unterstützt werden ▌. Die Personen, die 

von der digitalen Arbeitsplattform mit Aufsichts- und Beurteilungsfunktionen 

betraut werden, verfügen über die für die Wahrnehmung dieser Funktion 

erforderlichen Kompetenzen, Schulungen und Befugnisse, einschließlich für die 

Aufhebung automatisierter Entscheidungen. Sie sollten vor Entlassung oder 

Maßnahmen gleicher Wirkung, Disziplinarmaßnahmen oder anderen 

Benachteiligungen aufgrund der Ausübung ihrer Funktionen geschützt sein.  
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(3) Wird bei der Überwachung und Bewertung gemäß Absatz 1 ein hohes Risiko der 

Diskriminierung am Arbeitsplatz durch den Einsatz automatisierter 

Überwachungs- und Entscheidungssysteme ermittelt oder festgestellt, dass einzelne 

Entscheidungen, die von automatisierten Überwachungs- und 

Entscheidungssystemen getroffen oder unterstützt werden, die Rechte einer 

Person, die Plattformarbeit leistet, verletzt haben, so leitet die digitale 

Arbeitsplattform die erforderlichen Schritte ein, gegebenenfalls einschließlich 

einer Änderung des automatisierten Überwachungs- und Entscheidungssystems 

oder einer Einstellung seiner Nutzung, um solche Entscheidungen in Zukunft zu 

vermeiden. 

(4) Informationen über die Bewertung gemäß Absatz 1 wird Vertretern von 

Plattformbeschäftigten übermittelt. Digitale Arbeitsplattformen stellen diese 

Informationen auch Personen, die Plattformarbeit leisten, und den zuständigen 

nationalen Behörden auf Anfrage zur Verfügung. 

(5) Jedwede Entscheidung in Bezug auf die Beschränkung, Aussetzung oder 

Beendigung des Vertragsverhältnisses oder des Kontos einer Person, die 

Plattformarbeit leistet, oder jede andere Entscheidung mit gleichwertigen 

nachteiligen Auswirkungen ist von Menschen zu treffen. 
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Artikel 11 

Menschliche Überprüfung  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Personen, die Plattformarbeit leisten, das 

Recht haben, von der digitalen Arbeitsplattform unverzüglich eine Erklärung für 

jede von einem automatisierten Entscheidungssystem getroffene oder unterstützte 

Entscheidung zu erhalten. Die Erklärung in mündlicher oder schriftlicher Form ist 

in transparenter und verständlicher Form in klarer und einfacher Sprache 

abzufassen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass digitale Arbeitsplattformen 

Personen, die Plattformarbeit leisten, Zugang zu einer von der digitalen 

Arbeitsplattform benannten Kontaktperson gewähren, mit der sie die Fakten, 

Umstände und Gründe, die zu der Entscheidung geführt haben, erörtern und klären 

können. Digitale Arbeitsplattformen stellen sicher, dass betreffende Kontaktpersonen 

über die für die Ausübung dieser Funktion erforderliche Kompetenz, Schulung und 

Befugnis verfügen.  

Digitale Arbeitsplattformen übermitteln den Personen, die Plattformarbeit leisten, 

unverzüglich und spätestens an dem Tag, an dem die Entscheidung wirksam wird, 

eine schriftliche Begründung für jede von einem automatisierten 

Entscheidungssystem unterstützte oder, sofern zutreffend, getroffene Entscheidung 

in Bezug auf die Beschränkung, Aussetzung oder Beendigung des Kontos der 

Person, die Plattformarbeit leistet, die Verweigerung der Bezahlung für von der 

Person, die Plattformarbeit leistet, geleistete Arbeit, den vertraglichen Status der 

Person, die Plattformarbeit leistet, für jede Entscheidung mit ähnlicher Wirkung 

oder für jede andere Entscheidung, die sich auf die zentralen Aspekte des Arbeits- 

oder sonstigen Vertragsverhältnisses auswirkt. 

(2) Personen, die Plattformarbeit leisten, und – im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten – Vertreter, die im Namen der Personen, 

die Plattformarbeit leisten, handeln, haben das Recht, die digitale Arbeitsplattform 

um Überprüfung der in Absatz 1 genannten Entscheidungen zu ersuchen. Die 

digitale Arbeitsplattform beantwortet ein solches Ersuchen, indem sie der Person, 

die Plattformarbeit leistet, unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von Wochen 

nach Eingang des Ersuchens, eine hinreichend genaue und angemessen begründete 

www.parlament.gv.at



 

 753 

Antwort in einem schriftlichen Dokument übermittelt, bei dem es sich auch um ein 

elektronisches Dokument handeln kann. 
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(3) Verstößt die in Absatz 1 genannte Entscheidung gegen die Rechte einer Person, die 

Plattformarbeit leistet, so berichtigt die digitale Arbeitsplattform diese Entscheidung 

unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von zwei Wochen nach Annahme der 

Entscheidung. Ist eine solche Berichtigung nicht möglich, so bietet die digitale 

Arbeitsplattform eine angemessene Entschädigung für den entstandenen Schaden 

an. Die digitale Arbeitsplattform leitet in jedem Fall die erforderlichen Schritte ein, 

gegebenenfalls einschließlich einer Änderung des automatisierten 

Entscheidungssystems oder einer Einstellung seiner Nutzung, um solche 

Entscheidungen in Zukunft zu vermeiden. 

(4) Dieser Artikel lässt die im einzelstaatlichen Recht festgelegten bzw. gemäß den 

einzelstaatlichen Gepflogenheiten und Kollektiv- bzw. Tarifverträgen geregelten 

Disziplinar- und Kündigungsverfahren unberührt. 

(5) Dieser Artikel gilt nicht für Personen, die Plattformarbeit leisten und auch 

„gewerbliche Nutzer“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) 2019/1150 sind.  

Artikel 12 

Sicherheit und Gesundheitsschutz 

(1) Unbeschadet der Richtlinie 89/391/EWG des Rates und der damit 

zusammenhängenden Richtlinien im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz 

bei der Arbeit müssen digitale Arbeitsplattformen in Bezug auf 

Plattformbeschäftigte 

a) die Risiken automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssysteme für 

deren Sicherheit und Gesundheit beurteilen – insbesondere die Risiken für 

mögliche Arbeitsunfälle sowie psychosoziale und ergonomische Risiken; 

b) bewerten, ob die Schutzvorkehrungen dieser Systeme angesichts der 

besonderen Merkmale der Arbeitsumgebung den ermittelten Risiken 

angemessen sind; 

c) geeignete Präventions- und Schutzmaßnahmen einführen. 

(2) In Bezug auf die Anforderungen nach Absatz 1 stellen digitale Arbeitsplattformen 

eine wirksame Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung von 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1150;Year2:2019;Nr2:1150&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=


 

 755 

Plattformbeschäftigten und/oder ihren Vertretern gemäß den Artikeln 10 und 11 

der Richtlinie 89/391/EWG des Rates sicher. 
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(3) Digitale Arbeitsplattformen dürfen automatisierte Überwachungs- oder 

Entscheidungssysteme nicht in einer Weise einsetzen, durch die übermäßiger 

Druck auf Plattformbeschäftigte ausgeübt oder die Sicherheit und körperliche und 

psychische Gesundheit von Plattformbeschäftigten auf andere Weise gefährdet 

wird. 

(4) Dieser Artikel gilt neben automatisierten Entscheidungssystemen auch für Fälle, 

in denen automatisierte Systeme genutzt werden, um Entscheidungen zu 

unterstützen oder zu treffen, die sich in irgendeiner Weise auf 

Plattformbeschäftigte auswirken. 

(5) Um die Sicherheit und Gesundheit von Plattformbeschäftigten, einschließlich vor 

Gewalt und Belästigung, zu gewährleisten, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

digitale Arbeitsplattformen Präventionsmaßnahmen, einschließlich der 

Einrichtung wirksamer Meldekanäle, ergreifen. 

Artikel 13 

Unterrichtung und Anhörung 

(1) Diese Richtlinie berührt nicht die Richtlinie 89/391/EWG in Bezug auf die 

Unterrichtung und Anhörung oder die Richtlinien 2002/14/EG und 2009/38/EG. 

(2) Zusätzlich zur Einhaltung der in Absatz 1 genannten Richtlinien stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass sich die Unterrichtung und Anhörung von 

Arbeitnehmervertretern durch digitale Arbeitsplattformen im Sinne des Artikels 2 

Buchstaben f und g der Richtlinie 2002/14/EG auch auf Entscheidungen 

erstrecken, die voraussichtlich zur Einführung automatisierter Überwachungs- 

oder Entscheidungssysteme oder zu wesentlichen Änderungen bei deren Nutzung 

führen. Für die Zwecke dieses Absatzes erfolgt die Unterrichtung und Anhörung 

der Arbeitnehmervertreter nach den gleichen Modalitäten für die Ausübung der 

Rechte auf Unterrichtung und Anhörung, wie sie in der Richtlinie 2002/14/EG 

festgelegt sind. 
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(3) Die Vertreter der Plattformbeschäftigten ▌können von einem Sachverständigen ihrer 

Wahl unterstützt werden, sofern dies erforderlich ist, um die Angelegenheit, die 

Gegenstand der Unterrichtung und Anhörung ist, zu prüfen und eine Stellungnahme 

abzugeben. Beschäftigt eine digitale Arbeitsplattform in dem betreffenden 

Mitgliedstaat mehr als 250 Arbeitnehmer, so werden die Kosten für den 

Sachverständigen ▌von der digitalen Arbeitsplattform getragen, sofern sie 

verhältnismäßig sind. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, wie oft um einen 

Sachverständigen ersucht werden darf, wobei die Wirksamkeit der Unterstützung 

durch Sachverständige gewährleistet sein muss. 

Artikel 14 

Unterrichtung der Arbeitnehmer 

Gibt es keine Vertreter von Plattformbeschäftigten, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die digitale Arbeitsplattform die betreffenden Plattformbeschäftigten direkt über 

Entscheidungen informiert, die wahrscheinlich zur Einführung automatisierter 

Überwachungs- oder Entscheidungssysteme oder zu wesentlichen Änderungen bei deren 

Nutzung führen. Die Informationen werden in einem schriftlichen Dokument, wobei es 

sich auch um ein elektronisches Dokument handeln kann, zur Verfügung gestellt und in 

transparenter verständlicher und leicht zugänglicher Form in klarer und einfacher 

Sprache dargestellt.  

Artikel 15 

Spezielle Regelungen für Vertreter von Personen, die Plattformarbeit leisten, bei denen es 

sich nicht um Vertreter von Plattformbeschäftigten handelt 

Vertreter von Personen, die Plattformarbeit leisten, bei denen es sich nicht um 

Arbeitnehmervertreter handelt, müssen nur insoweit in der Lage sein, die 

Arbeitnehmervertretern in Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absätze 1 und 4, Artikel 10 Absatz 4 

und Artikel 11 Absatz 2 gewährten Rechte auszuüben, als sie im Namen von Personen, die 

Plattformarbeit leisten und keine Plattformbeschäftigten sind, in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten handeln.  
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KAPITEL IV 

TRANSPARENZ IN BEZUG AUF PLATTFORMARBEIT 

Artikel 16 

Anmeldung von Plattformarbeit  

▌Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass digitale Arbeitsplattformen ▌den zuständigen 

▌Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Arbeit ausgeführt wird,▌ die von 

Plattformbeschäftigten geleistete Arbeit melden, wobei sie die im Recht der betreffenden 

Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften und Verfahren einhalten. 

Dies berührt nicht die spezifischen Verpflichtungen nach dem Unionsrecht, wonach bei 

grenzüberschreitenden Situationen die Arbeit den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats 

zu melden ist.  

Artikel 17 

Zugang zu einschlägigen Informationen über Plattformarbeit  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden sowie die 

Vertreter von Personen, die Plattformarbeit leisten, von digitalen Arbeitsplattformen 

folgende Informationen erhalten:  

a) die Zahl der Personen, die Plattformarbeit über die betreffende digitale 

Arbeitsplattform leisten, aufgeschlüsselt nach dem Ausmaß ihrer Tätigkeit 

sowie deren Vertrags- oder Beschäftigungsstatus, 

b) die von der digitalen Arbeitsplattform festgelegten und für diese 

Vertragsverhältnisse geltenden allgemeinen Bedingungen, 
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c) die durchschnittliche Dauer der Tätigkeit, die durchschnittliche 

wöchentliche Zahl der geleisteten Arbeitsstunden pro Person und das 

durchschnittliche Einkommen aus der Tätigkeit von Personen, die 

regelmäßig Plattformarbeit über die betreffende digitale Arbeitsplattform 

leisten, 

d) die Vermittler, mit denen die digitale Arbeitsplattform in einem vertraglichen 

Verhältnis steht.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass digitale Arbeitsplattformen den 

zuständigen nationalen Behörden Informationen über die von Personen, die 

Plattformarbeit leisten, geleistete Arbeit und ihren Beschäftigungsstatus 

bereitstellen. 

(3) Die Informationen gemäß Absatz 1 werden für jeden Mitgliedstaat bereitgestellt, in 

dem Personen über die betreffende digitale Arbeitsplattform Plattformarbeit leisten. 

In Bezug auf Absatz 1 Buchstabe c werden Informationen nur auf Anfrage 

bereitgestellt. Die Informationen werden mindestens alle sechs Monate aktualisiert, 

und in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe b jedes Mal, wenn die Bedingungen inhaltlich 

geändert werden. 

(4) Die zuständigen Behörden gemäß Absatz 1 und die Vertreter von Personen, die 

Plattformarbeit leisten, haben das Recht, die digitalen Arbeitsplattformen um 

zusätzliche Klarstellungen und Einzelheiten betreffend die bereitgestellten 

Informationen zu ersuchen, einschließlich Einzelheiten betreffend den 

Arbeitsvertrag. Die digitalen Arbeitsplattformen legen auf ein solches Ersuchen 

unverzüglich eine begründete Antwort vor.  

(5) In Bezug auf digitale Arbeitsplattformen, bei denen es sich um Kleinstunternehmen 

oder kleine oder mittlere Unternehmen handelt, können die Mitgliedstaaten vorsehen, 

dass die in Absatz 3 genannte Regelmäßigkeit, mit der Informationen zu 

aktualisieren sind, auf einmal pro Jahr beschränkt wird. 
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KAPITEL V 

RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG 

Artikel 18 

Anspruch auf Rechtsbehelfe  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Personen, die Plattformarbeit leisten, einschließlich 

jener, deren Arbeitsverhältnis oder sonstiges Vertragsverhältnis beendet ist, Zugang zu 

zeitnaher, wirkungsvoller und unparteiischer Streitbeilegung und einen Anspruch auf 

Rechtsbehelfe haben, einschließlich auf eine angemessene Wiedergutmachung des 

entstandenen Schadens, wenn die ihnen aufgrund dieser Richtlinie zustehenden Rechte 

verletzt werden, ohne dass die Artikel 79 und 82 der Verordnung (EU) 2016/679 berührt 

werden. 

Artikel 19 

Verfahren im Namen oder zur Unterstützung von Personen, die Plattformarbeit leisten  

Unbeschadet des Artikels 80 der Verordnung (EU) 2016/679 stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass Vertreter von Personen, die Plattformarbeit leisten, und juristische Personen, die 

im Einklang mit ▌den nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten ein berechtigtes 

Interesse an der Verteidigung der Rechte von Plattformarbeit leistenden Personen haben, an 

allen Gerichts- oder Verwaltungsverfahren teilnehmen können, um die sich aus dieser 

Richtlinie ergebenden Rechte oder Pflichten durchzusetzen. Sie können – im Einklang mit 

den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten – im Namen oder zur 

Unterstützung einer oder mehrerer Plattformarbeit leistender Personen handeln, wenn gegen 

Rechte oder Pflichten aus dieser Richtlinie verstoßen wird. 

▌ 
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Artikel 20 

Kommunikationskanäle für Personen, die Plattformarbeit leisten  

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

digitale Arbeitsplattformen Personen, die Plattformarbeit leisten, die Möglichkeit bieten, über 

die digitale Infrastruktur der digitalen Arbeitsplattformen oder über ähnlich wirksame Mittel 

privat und sicher miteinander in Kontakt zu treten und miteinander zu kommunizieren sowie 

von ihren Vertretern kontaktiert zu werden, wobei die Verpflichtungen gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679 ▌einzuhalten sind; sie schreiben ferner vor, dass digitale 

Arbeitsplattformen davon absehen, auf diese Kontakte und Kommunikation zuzugreifen oder 

diese zu überwachen. 

Artikel 21 

Zugang zu Beweismitteln  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Gerichte oder zuständigen 

Behörden in Verfahren betreffend die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie 

anordnen können, dass die digitale Arbeitsplattform alle relevanten Beweismittel 

offenlegt, die sich in ihrer Verfügungsgewalt befinden. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die nationalen Gerichte befugt sind, die 

Offenlegung von Beweismitteln, die vertrauliche Informationen enthalten, 

anzuordnen, wenn sie diese als sachdienlich für das Verfahren erachten. Sie 

gewährleisten, dass die nationalen Gerichte bei der Anordnung der Offenlegung 

solcher Informationen über wirksame Maßnahmen zu deren Schutz verfügen. 
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▌Artikel 22 

Schutz vor Benachteiligung oder negativen Konsequenzen  

Die Mitgliedstaaten führen die notwendigen Maßnahmen ein, um Personen, die 

Plattformarbeit leisten, einschließlich ihrer Vertreter, vor jedweder Benachteiligung durch die 

digitale Arbeitsplattform und vor jedweden negativen Konsequenzen zu schützen, denen sie 

ausgesetzt sind, weil sie Beschwerde bei der digitalen Arbeitsplattform eingereicht oder ein 

Verfahren angestrengt haben mit dem Ziel, die Einhaltung der im Rahmen dieser Richtlinie 

gewährten Rechte durchzusetzen. 

Artikel 23 

Kündigungsschutz  

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um eine Kündigung, 

die Beendigung des Vertrags oder Maßnahmen gleicher Wirkung sowie jegliche 

Vorbereitung einer Kündigung, einer Beendigung des Vertrags oder von 

Maßnahmen gleicher Wirkung in Bezug auf Personen, die Plattformarbeit leisten, zu 

untersagen, wenn diese Maßnahmen damit begründet werden, dass diese Personen 

die in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte in Anspruch genommen haben. 

(2) Plattformarbeit leistende Personen, die der Ansicht sind, dass ihnen aufgrund der 

Inanspruchnahme der in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte gekündigt worden ist, 

ihr Vertrag deshalb beendet worden ist, oder dass sie deshalb Maßnahmen gleicher 

Wirkung ausgesetzt sind, können von der digitalen Arbeitsplattform verlangen, dass 

sie stichhaltige Gründe für die Kündigung, die Beendigung des Vertrags oder die 

Maßnahme gleicher Wirkung anführt. Die digitale Arbeitsplattform legt diese 

Gründe unverzüglich schriftlich dar. 

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass in Fällen, in denen die in Absatz 2 genannten Personen, die Plattformarbeit 

leisten, vor einem Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde oder Stelle 

Tatsachen anführen, die darauf schließen lassen, dass eine solche Kündigung, 

Beendigung des Vertrags oder Maßnahme mit gleicher Wirkung erfolgt ist, die 

digitale Arbeitsplattform nachzuweisen hat, dass die Kündigung, Beendigung des 

Vertrags oder Maßnahme mit gleicher Wirkung aus anderen als den in Absatz 1 

angeführten Gründen erfolgt ist. 
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▌(4) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, Absatz 3 auf Verfahren anzuwenden, in 

denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder einer anderen zuständigen 

Behörde oder Stelle obliegt. 

(5) Sofern von den Mitgliedstaaten nicht anders geregelt, findet Absatz 3 in 

Strafverfahren keine Anwendung. 

Artikel 24 

Überwachung und Sanktionen  

(1) Die für die Überwachung der Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 

zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) ist/sind auch für die Überwachung und 

Durchsetzung der Anwendung der Artikel 7 bis 11 dieser Richtlinie in Bezug auf 

Datenschutzangelegenheiten im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der 

Kapitel VI, VII und VIII der Verordnung (EU) 2016/679 zuständig. Die Obergrenze 

für Bußgelder gemäß Artikel 83 Absatz 5 der genannten Verordnung findet auf 

Verstöße gegen die Artikel 7 bis 11 der vorliegenden Richtlinie Anwendung. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden und andere zuständige nationale Behörden 

arbeiten gegebenenfalls bei der Durchsetzung dieser Richtlinie im Rahmen ihrer 

jeweiligen Zuständigkeiten zusammen, insbesondere wenn Fragen zu den 

Auswirkungen automatisierter Überwachungs- oder Entscheidungssysteme auf 

▌Personen, die Plattformarbeit leisten, auftreten. Zu diesem Zweck tauschen diese 

Behörden entweder auf Ersuchen oder auf eigene Initiative sachdienliche 

Informationen aus, einschließlich Informationen, die sie im Rahmen von 

Inspektionen oder Untersuchungen erhalten haben. 

(3) Die zuständigen nationalen Behörden arbeiten mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission durch den Austausch einschlägiger Informationen und bewährter 

Verfahren zur Umsetzung der gesetzlichen Vermutung zusammen.  
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(4) Verrichten Personen, die Plattformarbeit leisten, Plattformarbeit in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem, in dem die digitale Arbeitsplattform niedergelassen ist, so 

tauschen die zuständigen Behörden dieser Mitgliedstaaten Informationen zum 

Zweck der Durchsetzung dieser Richtlinie aus.  

(5) Unbeschadet des Absatzes 1 legen die Mitgliedstaaten Regeln für Sanktionen fest, 

die bei Verstößen gegen nationale Rechtsvorschriften, welche gemäß anderen 

Bestimmungen dieser Richtlinie ▌erlassen wurden, oder gegen bereits geltende 

einschlägige Vorschriften zu Rechten, die unter diese Richtlinie fallen, anwendbar 

sind. Die Sanktionen ▌müssen wirksam, abschreckend und verhältnismäßig zur Art, 

Schwere und Dauer des Verstoßes des Unternehmens und der Zahl der 

betroffenen Arbeitnehmer sein. 

(6) Im Fall von Verstößen im Zusammenhang mit der Weigerung digitaler 

Arbeitsplattformen, einer gerichtlichen Entscheidung zur Bestimmung des 

Beschäftigungsstatus von Personen, die Plattformarbeit leisten, nachzukommen, 

sehen die Mitgliedstaaten Sanktionen vor, die auch finanzielle Sanktionen 

umfassen können. 

▌ 
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KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 25 

Förderung von Tarifverhandlungen in der Plattformarbeit 

Die Mitgliedstaaten ergreifen, unbeschadet der Autonomie der Sozialpartner und unter 

Berücksichtigung der Vielfalt der nationalen Gepflogenheiten, geeignete Maßnahmen zur 

Förderung der Rolle der Sozialpartner und zur Ermutigung zur Ausübung des Rechts auf 

Tarifverhandlungen in der Plattformarbeit, einschließlich Maßnahmen zur Bestimmung 

des korrekten Beschäftigungsstatus von Plattformbeschäftigten und zur Erleichterung der 

Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit dem algorithmischen Management gemäß 

Kapitel III dieser Richtlinie.  

Artikel 26 

Regressionsverbot und günstigere Bestimmungen  

(1) Diese Richtlinie rechtfertigt nicht die Verringerung des den Plattformbeschäftigten 

in den Mitgliedstaaten bereits jetzt gewährten allgemeinen Schutzniveaus, 

einschließlich in Bezug auf bestehende Verfahren zur korrekten Bestimmung des 

Beschäftigungsstatus von Personen, die Plattformarbeit leisten, sowie in Bezug auf 

bestehende Vorrechte ihrer Vertreter. 

(2) Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, im Einklang mit den 

Zielen dieser Richtlinie für Plattformbeschäftigte günstigere Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder zu erlassen oder die Anwendung von für 

die Plattformbeschäftigten günstigeren Kollektiv- bzw. Tarifverträgen zu fördern 

oder zuzulassen. ▌ 

(3) Diese Richtlinie lässt andere Rechte unberührt, die Plattformarbeit leistenden 

Personen durch andere Rechtsakte der Union erteilt worden sind. 
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Artikel 27 

Verbreitung von Informationen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Personen, die Plattformarbeit leisten, und die 

digitalen Arbeitsplattformen, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, sowie die 

breite Öffentlichkeit von den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie 

sowie von den einschlägigen Bestimmungen, die in Bezug auf den in Artikel 1 genannten 

Gegenstand bereits in Kraft sind, einschließlich von Informationen über die Anwendung 

der gesetzlichen Vermutung, Kenntnis erhalten. Diese Informationen werden in klarer, 

umfassender und auch für Menschen mit Behinderungen leicht zugänglicher Weise zur 

Verfügung gestellt. 

Artikel 28 

Kollektiv- bzw. Tarifverträge und spezifische Vorschriften für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

Die Mitgliedstaaten können gemäß Artikel 26 Absatz 1 per Gesetz oder durch Kollektiv- 

bzw. Tarifverträge spezifischere Vorschriften vorsehen, um den Schutz der Rechte und 

Freiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen, die 

Plattformarbeit leisten, gemäß den Artikeln 9, 10 und 11 zu gewährleisten. Die 

Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern gestatten, im Einklang mit dem nationalen 

Recht oder den nationalen Gepflogenheiten Kollektiv- bzw. Tarifverträge beizubehalten, 

auszuhandeln, zu schließen und durchzusetzen, bei denen – unter Wahrung des generellen 

Schutzniveaus für die Plattformbeschäftigten – Regelungen bezüglich der Plattformarbeit 

getroffen werden, die von den in den Artikeln 12 und 13 genannten Regelungen und, wenn 

sie den Sozialpartnern gemäß Artikel 29 Absatz 4 ihre Durchführung übertragen, von den 

in Artikel 17 genannten Regelungen abweichen. 
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Artikel 29 

Umsetzung und Durchführung  

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis spätestens ... [zwei Jahr nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihren nationalen Rechtsvorschriften 

und Gepflogenheiten angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Sozialpartner wirksam einbezogen werden, und um den sozialen Dialog zu fördern 

und zu verbessern, damit diese Richtlinie tatsächlich durchgeführt wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern die Durchführung dieser Richtlinie 

übertragen, wenn die Sozialpartner dies gemeinsam beantragen und sofern die 

Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um jederzeit gewährleisten 

zu können, dass die mit dieser Richtlinie angestrebten Ergebnisse erzielt werden. 

www.parlament.gv.at



 

 768 

Artikel 30 

Überprüfung durch die Kommission  

Nach Anhörung der Mitgliedstaaten und der Sozialpartner auf Unionsebene sowie wichtiger 

Interessenträger wie auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Kleinstunternehmen 

sowie kleine und mittlere Unternehmen überprüft die Kommission spätestens bis ... [5 Jahre 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] die Umsetzung dieser Richtlinie und 

schlägt gegebenenfalls die notwendigen Änderungen der Rechtsvorschriften vor. Bei einer 

solchen Überprüfung richtet die Kommission besonderes Augenmerk auf die 

Auswirkungen des Einsatzes von Vermittlern auf die allgemeine Umsetzung dieser sowie 

auf die Wirksamkeit der gemäß Artikel 5 eingeführten widerlegbaren Vermutung eines 

Arbeitsverhältnisses. 

Artikel 31 

Inkrafttreten  

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 32 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … ▌ 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin 

_________________ 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0331
Europäischer Raum für Gesundheitsdaten
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Raum für Gesundheitsdaten (COM(2022)0197 – C9-0167/2022 –
2022/0140(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0197),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 16 und 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0167/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 22. September 20221,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 9. Februar 
20232,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung,

                                                
1 Abl. C 486 vom 21.12.2022, S. 123.
2 ABl. C 157 vom 3.5.2023, S. 64.
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– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie sowie des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0395/2023),  

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                 
3  Dieser Standpunkt ersetzt die am 13. Dezember 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P9_TA(2023)0462). 
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P9_TC1-COD(2022)0140 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 16 und 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 486 vom 21.12.2022, S. 123. 
2 ABl. C 157 vom 3.5.2023, S. 64. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:486;Day:21;Month:12;Year:2022;Page:123&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:157;Day:3;Month:5;Year:2023;Page:64&comp=


 

 772 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dieser Verordnung wird der europäische Raum für Gesundheitsdaten (European Health 

Data Space, im Folgenden „EHDS“) eingerichtet, um den Zugang natürlicher Personen zu 

ihren personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten und ihre Kontrolle über diese 

Daten im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung (Primärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten) zu verbessern und ▌andere Zwecke in den Bereichen 

Gesundheitsversorgung und Pflege mit gesellschaftlichem Nutzen wie Forschung, 

Innovation, Politikgestaltung, Vorbereitung und Reaktion auf Gesundheitsbedrohungen, 

unter anderem zur Prävention und Bewältigung künftiger Pandemien, 

Patientensicherheit, personalisierte Medizin, amtliche Statistik oder 

Regulierungstätigkeiten (Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten) besser zu 

erreichen. Darüber hinaus soll das Funktionieren des Binnenmarkts verbessert werden, 

indem ein einheitlicher Rechtsrahmen und technischer Rahmen insbesondere für die 

Entwicklung, Vermarktung und Verwendung von Systemen für elektronische 

Patientenakten (electronic health records, EHR) (im Folgenden „EHR-Systeme“) im 

Einklang mit den Werten der Union festgelegt wird. Der EHDS ist eine wesentliche 

Komponente für die Schaffung einer starken und widerstandsfähigen Europäischen 

Gesundheitsunion.  

(2) Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gemacht, dass ein zeitnaher Zugang zu 

hochwertigen elektronischen Gesundheitsdaten für die Vorsorge und Reaktion bei 

Gesundheitsbedrohungen und für die Prävention, Diagnose und Behandlung sowie für die 

Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten unerlässlich ist. Ein solcher zeitnaher Zugang 

kann durch eine effiziente Überwachung und Beobachtung der öffentlichen Gesundheit 

möglicherweise zu einer wirksameren Bewältigung künftiger Pandemien, geringeren 

Kosten und einer besseren Reaktion auf Gesundheitsbedrohungen beitragen und 

letztlich dabei helfen, mehr Leben zu retten. Im Jahr 2020 passte die Kommission ihr mit 

dem Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1269 der Kommission4 eingerichtetes System für 

das klinische Patientenmanagement im Eilverfahren an, um es den Mitgliedstaaten zu 

ermöglichen, elektronische Gesundheitsdaten von COVID‑19-Patienten auszutauschen, die 

                                                 
4 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1269 der Kommission vom 26. Juli 2019 zur 

Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/287/EU der Kommission zur Festlegung 
von Kriterien für die Einrichtung europäischer Referenznetzwerke, für die Evaluierung 
dieser Netzwerke und ihrer Mitglieder und zur Erleichterung des Austauschs von 
Informationen und Fachwissen in Bezug auf die Einrichtung und Evaluierung solcher 
Netzwerke (ABl. L 200 vom 29.7.2019, S. 35). 
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während des Höhepunkts der Pandemie den Gesundheitsdienstleister wechselten oder sich 

von einem Mitgliedstaat in einen anderen begaben; dies war jedoch nur eine Notfalllösung, 

die verdeutlichte, dass ein struktureller und kohärenter Ansatz auf Ebene der 

Mitgliedstaaten und der Union erforderlich ist, um die Verfügbarkeit elektronischer 

Gesundheitsdaten für die Gesundheitsversorgung zu verbessern und den Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten zu erleichtern und so wirksame politische Maßnahmen 

zu steuern und zu hohen Standards für die menschliche Gesundheit beizutragen. 

(3) Durch die COVID-19-Krise wurde die Arbeit des Netzwerks für elektronische 

Gesundheitsdienste (e-Health), eines freiwilligen Netzwerks von Behörden für digitale 

Gesundheit, zur tragenden Säule für die Entwicklung mobiler Kontaktnachverfolgungs- 

und Warn-Apps und der technischen Aspekte der digitalen COVID-Zertifikate der EU. In 

der Pandemie hat sich auch gezeigt, wie wichtig die gemeinsame Nutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten ist, die auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel 

(Interoperable) und wiederverwendbar (Resuable) sind („FAIR-Prinzipien“), und dass 

sichergestellt werden muss, dass elektronische Gesundheitsdaten so offen wie möglich 

▌sind, wobei der Grundsatz der Datenminimierung zu achten ist. Es sollte sichergestellt 

werden, dass Synergien zwischen dem EHDS, der Europäischen Cloud für offene 

Wissenschaft (European Open Science Cloud, EOSC)5 und den europäischen 

Forschungsinfrastrukturen sowie die Erkenntnisse aus Lösungen für den Datenaustausch, 

die im Rahmen der Europäischen COVID-19-Datenplattform entwickelt wurden, genutzt 

werden. 

(3a) Angesichts der Sensibilität personenbezogener Gesundheitsdaten soll diese Verordnung 

sowohl auf Unionsebene als auch auf nationaler Ebene ausreichende Garantien bieten, 

um ein hohes Maß an Datenschutz, Sicherheit, Vertraulichkeit und ethischer Nutzung 

sicherzustellen. Solche Garantien sind notwendig, um das Vertrauen in den sicheren 

Umgang mit Gesundheitsdaten natürlicher Personen zur Primär- und Sekundärnutzung 

zu fördern. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten unterliegt den 

Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

                                                 
5  EOSC-Portal (eosc-portal.eu). 
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Rates6 und – für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union – der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates7. Bezugnahmen 

auf die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 sind gegebenenfalls auch als 

Bezugnahmen auf die entsprechenden Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1725 für 

die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu verstehen. 

(5) Immer mehr Menschen in Europa überschreiten nationale Grenzen, um zu arbeiten, zu 

studieren, Verwandte zu besuchen oder zu reisen. Um den Austausch von 

Gesundheitsdaten zu erleichtern und den Bürgerinnen und Bürgern die benötigte 

Handlungskompetenz zu verleihen, sollten sie auf ihre Gesundheitsdaten in einem 

elektronischen Format zugreifen können, das in der gesamten Union anerkannt und 

akzeptiert werden kann. Solche personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten 

könnten personenbezogene Daten über die körperliche oder geistige Gesundheit einer 

natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdiensten, aus denen 

Informationen über ihren Gesundheitszustand hervorgehen, personenbezogene Daten zu 

den ererbten oder erworbenen genetischen Merkmalen einer natürlichen Person, die 

eindeutige Informationen über den körperlichen Zustand oder die Gesundheit dieser 

natürlichen Person liefern und speziell das Ergebnis einer Analyse einer Probe von 

biologischem Material der betreffenden natürlichen Person sind, sowie 

Datendeterminanten für die Gesundheit wie Verhalten, Umwelt, physische Einflüsse, 

medizinische Versorgung, soziale Faktoren oder erziehungs-/bildungsbezogene Faktoren 

umfassen. Elektronische Gesundheitsdaten schließen auch Daten ein, die ursprünglich für 

Zwecke der Forschung, der Statistik, der Bewertung von Gesundheitsbedrohungen, der 

Politikgestaltung oder der Regulierung erhoben wurden und nach den Vorschriften in 

Kapitel IV zur Verfügung gestellt werden können. Die elektronischen Gesundheitsdaten 

betreffen alle Kategorien dieser Daten, unabhängig davon, ob diese Daten von der 

betroffenen Person oder anderen natürlichen oder juristischen Personen wie Angehörigen 

der Gesundheitsberufe bereitgestellt oder im Zusammenhang mit der Gesundheit oder dem 

Wohlbefinden einer natürlichen Person verarbeitet werden, und sollten auch gefolgerte und 
                                                 
6  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

7  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 
Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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abgeleitete Daten, etwa zu Diagnosen, Tests und medizinischen Untersuchungen, sowie 

automatisch erfasste und aufgezeichnete Daten umfassen. 

(5b) In Gesundheitssystemen werden personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten in 

der Regel in elektronischen Patientenakten erfasst, die üblicherweise die 

Krankengeschichte, Diagnosen und Behandlungen, Medikationen, Allergien und 

Immunisierungen einer natürlichen Person sowie ihre Radiologiebilder und 

Laborergebnisse und andere medizinische Daten enthalten, die auf verschiedene 

Einrichtungen des Gesundheitssystems (Hausärzte, Krankenhäuser, Apotheken, 

Pflegedienste) verteilt sind. Um natürlichen Personen oder Angehörigen der 

Gesundheitsberufe den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten sowie deren 

gemeinsame Nutzung und Änderung zu ermöglichen, haben einige Mitgliedstaaten die 

erforderlichen rechtlichen und technischen Maßnahmen ergriffen und eine zentrale 

Infrastruktur eingerichtet, mit der die von Gesundheitsdienstleistern und natürlichen 

Personen genutzten EHR-Systeme miteinander verbunden werden. Alternativ 

unterstützen einige Mitgliedstaaten öffentliche und private Gesundheitsdienstleister bei 

der Einrichtung von Räumen für personenbezogene Gesundheitsdaten, um die 

Interoperabilität zwischen verschiedenen Gesundheitsdienstleistern zu ermöglichen. 

Mehrere Mitgliedstaaten haben auch Zugangsdienste für Gesundheitsdaten für 

Patienten und Angehörige der Gesundheitsberufe unterstützt oder bereitgestellt (z. B. 

über Portale für Patienten oder Angehörige der Gesundheitsberufe). Sie haben ferner 

Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass über EHR-Systeme oder Wellness-

Anwendungen, elektronische Gesundheitsdaten an das zentrale EHR-System übermittelt 

werden können (einige Mitgliedstaaten nutzen dafür z. B. ein Zertifizierungssystem). 

Allerdings haben nicht alle Mitgliedstaaten solche Systeme eingerichtet, und wo sie 

umgesetzt wurden, erfolgte dies auf fragmentierte Weise. Um den freien Verkehr 

personenbezogener Gesundheitsdaten in der gesamten Union zu erleichtern und 

negative Folgen für Patienten zu vermeiden, die eine grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen, muss die Union tätig werden, um 

sicherzustellen, dass der Zugang von Einzelpersonen zu ihren eigenen 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten verbessert wird und sie in die Lage 

versetzt werden, diese weiterzugeben. In diesem Zusammenhang sollten angemessene 

Maßnahmen auf Unionsebene und auf nationaler Ebene ergriffen werden, um die 

Fragmentierung, Heterogenität und Spaltung zu verringern und ein 

benutzerfreundliches und intuitives System in allen Mitgliedstaaten zu schaffen. Jedes 
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Element des digitalen Wandels im Gesundheitswesen sollte möglichst inklusiv sein und 

auch jenen natürlichen Personen zugutekommen, die nur begrenzte Möglichkeiten für 

den Zugang zu digitalen Diensten und für deren Nutzung haben, einschließlich 

Menschen mit Behinderungen. 

(6) Kapitel III der Verordnung (EU) 2016/679 enthält besondere Bestimmungen über die 

Rechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Der 

EHDS baut auf diesen Rechten auf und ergänzt einige von ihnen wie im Fall von 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten. Diese Rechte gelten unabhängig 

von dem Mitgliedstaat, in dem die personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten 

verarbeitet werden, der Art des Gesundheitsdienstleisters, den Datenquellen oder dem 

Versicherungsmitgliedstaat der natürlichen Person. Die Rechte und Vorschriften im 

Zusammenhang mit der Primärnutzung personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten nach den Kapiteln II und III dieser Verordnung betreffen alle Kategorien 

dieser Daten, unabhängig davon, wie sie erhoben wurden oder von wem sie bereitgestellt 

wurden, auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung gemäß der Verordnung (EU) 

2016/679 erfolgt oder ob der Verantwortliche den Status einer öffentlichen oder privaten 

Organisation hat. Die zusätzlichen Rechte auf Zugang zu und Übertragbarkeit 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten sollten die in der Verordnung (EU) 

2016/679 festgelegten Rechte auf Zugang und Übertragbarkeit unberührt lassen. 

Natürliche Personen haben diese Rechte weiterhin unter den in jener Verordnung 

festgelegten Bedingungen.  

 (8) Die durch die Verordnung (EU) 2016/679 verliehenen Rechte sollten weiterhin gelten. 

Das in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 verankerte Recht einer natürlichen 

Person auf Datenzugang sollte im Gesundheitswesen weiter ergänzt werden. Nach den 

Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 sind die Verantwortlichen nicht 

verpflichtet, sofortigen Zugang zu gewähren. Das Recht auf Zugang zu Gesundheitsdaten 

wird an vielen Orten nach wie vor dadurch umgesetzt, dass die angeforderten 

Gesundheitsdaten in Papierform oder als gescannte Dokumente bereitgestellt werden, was 

ein zeitaufwendiges Verfahren für den Verantwortlichen, der den Zugang gewährt, etwa 

ein Krankenhaus oder einen anderen Gesundheitsdienstleister, ist. Dies verlangsamt den 

▌Zugang natürlicher Personen zu Gesundheitsdaten ▌und kann negative Folgen für 

natürliche Personen haben, wenn diese aufgrund dringender Umstände im Zusammenhang 

mit ihrem Gesundheitszustand diesen Zugang unmittelbar benötigen. Aus diesem Grund 

ist es notwendig, natürlichen Personen einen effizienteren Zugang zu ihren eigenen 
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personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten zu bieten. Sie sollten das Recht 

haben, unter Berücksichtigung der technischen Umsetzbarkeit über einen 

Zugangsdienst für elektronische Gesundheitsdaten kostenlos und unmittelbar auf die 

festgelegten prioritären Kategorien personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten, wie die Patientenkurzakte, zuzugreifen. Dieses Recht sollte 

unabhängig von dem Mitgliedstaat, in dem die personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten verarbeitet werden, der Art des Gesundheitsdienstleisters, den 

Datenquellen oder dem Versicherungsmitgliedstaat der natürlichen Person umgesetzt 

werden. Der Geltungsbereich dieses ergänzenden Rechts gemäß der vorliegenden 

Verordnung und die Bedingungen für seine Ausübung unterscheiden sich in gewisser 

Weise vom Auskunftsrecht gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679. Letzteres 

gilt für alle personenbezogenen Daten, die sich im Besitz eines Verantwortlichen 

befinden, und wird gegenüber einem einzelnen Verantwortlichen geltend gemacht, der 

bis zu einem Monat Zeit hat, um auf eine Anfrage zu antworten. Das Recht auf Zugang 

zu personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten gemäß der vorliegenden 

Verordnung sollte auf die Kategorien von Daten beschränkt sein, die in seinen 

Geltungsbereich fallen, über einen Zugangsdienst für elektronische Gesundheitsdaten 

ausgeübt werden und umgehend eine Antwort liefern. Die Rechte gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679 sollten weiterhin gelten, damit Einzelpersonen die Rechte 

beider Rahmen in Anspruch nehmen können. Insbesondere das Recht auf Erhalt einer 

Papierfassung der elektronischen Gesundheitsdaten sollte bestehen bleiben, da dies 

eines der in der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte ist. 

(9) Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass der unmittelbare Zugang natürlicher 

Personen zu bestimmten Arten ihrer personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten die Sicherheit natürlicher Personen gefährden oder unethisch ▌sein 

kann. Beispielsweise könnte es unethisch sein, einem Patienten die Diagnose einer 

unheilbaren Krankheit, die vermutlich zum baldigen Tod führen wird, auf elektronischem 

Wege mitzuteilen, anstatt zunächst im Patientengespräch. Daher sollte es in derartigen 

Situationen möglich sein, die Gewährung dieses Zugangs für einen begrenzten Zeitraum 

zu verzögern, zum Beispiel bis zu dem Moment, an dem der Patient und der Angehörige 

eines Gesundheitsberufs miteinander in Kontakt treten. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben, eine derartige Ausnahme zu definieren, wenn es sich dabei um eine 

im Einklang mit den Anforderungen des Artikels 23 der Verordnung (EU) 2016/679 in 
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einer demokratischen Gesellschaft notwendige und verhältnismäßige Maßnahme 

handelt. 

(9a) Diese Verordnung berührt nicht die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

die erstmalige Erfassung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten, etwa die 

Verpflichtung, die Erfassung genetischer Daten von der Einwilligung der natürlichen 

Person oder anderen Garantien abhängig zu machen. Die Mitgliedstaaten können 

verlangen, dass Daten bereits vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung in 

elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Die Verpflichtung, 

personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten, die nach dem Geltungsbeginn dieser 

Verordnung erfasst werden, in einem elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, 

sollte davon unberührt bleiben.  

(10) Natürliche Personen sollten die Möglichkeit haben, ihren elektronischen Patientenakten 

elektronische Gesundheitsdaten hinzuzufügen oder zusätzliche Informationen in ihrer 

eigenen persönlichen Patientenakte zu speichern, auf die Angehörige der 

Gesundheitsberufe zur Ergänzung der ihnen vorliegenden Informationen zugreifen 

können. ▌Informationen, die von natürlichen Personen hinzugefügt werden, sind 

möglicherweise weniger zuverlässig als elektronische Gesundheitsdaten, die von 

Angehörigen der Gesundheitsberufe eingegeben und überprüft werden, und haben nicht 

den gleichen klinischen oder rechtlichen Wert wie die von Angehörigen der 

Gesundheitsberufe bereitgestellten Informationen. Daher sollten sie von den von 

Fachpersonal bereitgestellten Daten eindeutig unterscheidbar sein. Diese Möglichkeit 

für natürliche Personen personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten hinzuzufügen 

und zu ergänzen, sollte sie nicht dazu berechtigen, von Angehörigen der 

Gesundheitsberufe bereitgestellte personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten zu 

ändern. 

(10a) Indem natürliche Personen leichteren und schnelleren Zugang zu ihren 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten erhalten, können sie auch 

mögliche Fehler wie falsche Angaben oder falsch zugeordnete Patientenakten erkennen. 

In solchen Fällen sollte es natürlichen Personen ermöglicht werden, die Berichtigung 

unrichtiger elektronischer Gesundheitsdaten unverzüglich und kostenlos online über 

einen Zugangsdienst für elektronische Gesundheitsdaten zu beantragen. Derartige 

Anträge auf Berichtigung sollten von den Datenverantwortlichen im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2016/679 bearbeitet werden, erforderlichenfalls unter Einbeziehung 
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von Angehörigen der Gesundheitsberufe mit einschlägiger Spezialisierung, die für die 

Behandlung der natürlichen Personen verantwortlich sind. 

(11) ▌Nach Artikel 20 der Verordnung (EU) 2016/679 ist das Recht auf Datenübertragbarkeit 

auf Daten beschränkt, die auf der Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags 

verarbeitet werden und die die betroffene Person einem Verantwortlichen zur Verfügung 

stellt ▌. Außerdem hat die natürliche Person gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 nur 

insoweit Anspruch auf direkte Übermittlung der personenbezogenen Daten von einem 

Verantwortlichen an einen anderen, als dies technisch machbar ist. Die besagte 

Verordnung sieht jedoch keine Verpflichtung vor, die technische Machbarkeit dieser 

direkten Übertragung zu ermöglichen. Dieses Recht sollte im Rahmen dieser Verordnung 

ergänzt werden, sodass natürliche Personen in die Lage versetzt werden, den von ihnen 

gewählten Angehörigen der Gesundheitsberufe zumindest Zugang zu den prioritären 

Kategorien ihrer personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten zu gewähren und 

diese Gesundheitsdaten herunterzuladen. Darüber hinaus sollten natürliche Personen 

das Recht haben, einen Gesundheitsdienstleister aufzufordern, einen Teil ihrer 

elektronischen Gesundheitsdaten an einen eindeutig bestimmten Empfänger im Bereich 

der Sozialversicherung oder der Erstattungsdienste zu übermitteln. Eine solche 

Übertragung sollte nur in eine Richtung erfolgen. 

(12) Der in dieser Verordnung festgelegte Rahmen sollte auf dem in der Verordnung (EU) 

2016/679 verankerten Recht auf Datenübertragbarkeit aufbauen, indem sichergestellt 

wird, dass natürliche Personen als betroffene Personen ihre elektronischen 

Gesundheitsdaten, einschließlich abgeleiteter Daten, im europäischen Austauschformat 

für elektronische Patientenakten unabhängig von der Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

der elektronischen Gesundheitsdaten übermitteln können. Angehörige der 

Gesundheitsberufe sollten die Ausübung der Rechte natürlicher Personen nicht 

behindern, etwa indem sie sich weigern, elektronische Gesundheitsdaten aus einem 

anderen Mitgliedstaat zu berücksichtigen, die im interoperablen und zuverlässigen 

europäischen Austauschformat für elektronische Patientenakten bereitgestellt werden. 

(12a) Der Zugang zu persönlichen Patientenakten durch Gesundheitsdienstleister oder andere 

Personen sollte für natürliche Personen transparent sein. Die Zugangsdienste für 

Gesundheitsdaten sollten detaillierte Informationen über den Zugriff auf Daten 

bereitstellen, etwa darüber, wann welche Stelle oder Person auf welche Daten 

zugegriffen hat. Natürliche Personen sollten auch die Möglichkeit haben, automatische 
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Benachrichtigungen beim Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten über die Zugangsdienste 

für Angehörige der Gesundheitsberufe zu aktivieren oder zu deaktivieren. Um eine 

einheitliche Umsetzung sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, Einzelheiten in einem Durchführungsrechtsakt festzulegen. 

(13) Es könnte sein, dass natürliche Personen nur bestimmte Teile ihrer personenbezogenen 

elektronischen Gesundheitsdaten zugänglich machen wollen, andere Teile hingegen nicht. 

Dies kann insbesondere bei sensiblen Gesundheitsproblemen wie solchen im 

Zusammenhang mit der psychischen oder sexuellen Gesundheit, sensiblen Verfahren 

wie Abtreibungen oder Daten zu bestimmten Medikamenten, durch die andere sensible 

Sachverhalte offengelegt werden könnten, von Bedeutung sein. Eine solche selektive 

Weitergabe personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten sollte daher unterstützt 

und durch Beschränkungen umgesetzt werden, die von natürlichen Personen 

gleichermaßen innerhalb eines Mitgliedstaats und für die grenzüberschreitende 

Weitergabe von Daten festgelegt werden können. Diese Beschränkungen sollten eine 

ausreichende Detailliertheit ermöglichen, sodass Teile von Datensätzen, etwa 

Bestandteile der Patientenkurzakten, beschränkt werden können. Vor der Festlegung 

der Beschränkungen sollten natürliche Personen über die Risiken für die 

Patientensicherheit informiert werden, die mit der Beschränkung des Zugangs zu 

Gesundheitsdaten verbunden sind. Da sich die Nichtfreigabe bestimmter 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten auf die Bereitstellung oder Qualität 

der für die natürliche Person erbrachten Gesundheitsdienstleistungen auswirken kann, 

sollte die natürliche Person die Verantwortung dafür übernehmen, dass der 

Gesundheitsdienstleister die Daten bei der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen 

nicht berücksichtigen kann. Da solche Beschränkungen jedoch lebensbedrohliche Folgen 

haben können, sollte der Zugang zu personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten im Notfall auch ohne Einwilligung möglich sein, wenn dadurch 

lebenswichtige Interessen geschützt werden. Spezifischere Rechtsvorschriften über die 

Mechanismen für Beschränkungen, die eine natürliche Person für Teile ihrer 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten auferlegt, könnten von den 

Mitgliedstaaten im nationalen Recht vorgesehen werden, insbesondere in Bezug auf die 

ärztliche Haftpflicht in dem Fall, dass von der natürlichen Person Beschränkungen 

festgelegt wurden.  

(13a) Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten aufgrund der dort bestehenden 

unterschiedlichen Befindlichkeiten in Bezug auf den Grad der Kontrolle von Patienten 
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über ihre Gesundheitsdaten die Möglichkeit haben, ein absolutes Recht auf 

Widerspruch gegen den Zugang sämtlicher Personen mit Ausnahme des ursprünglichen 

für die Datenverarbeitung Verantwortlichen vorzusehen, ohne dass ein Notfall Vorrang 

hat. Wenn sie sich dafür entscheiden, sollten sie Vorschriften und besondere Garantien 

für derartige Mechanismen festlegen. Solche Vorschriften und besonderen Garantien 

können sich auch auf bestimmte Kategorien personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten beziehen, etwa auf genetische Daten. Ein derartiges 

Widerspruchsrecht bedeutet, dass personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten in 

Bezug auf Personen, die von diesem Recht Gebrauch gemacht haben, über den 

Gesundheitsdienstleister, der die Behandlung erbracht hat, hinaus nicht über die im 

Rahmen des EHDS eingerichteten Dienste zur Verfügung gestellt werden. Für 

natürliche Personen, die von dem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht haben, können 

die Mitgliedstaaten die Erfassung und Speicherung elektronischer Gesundheitsdaten in 

einem EHR-System vorschreiben, das von dem Gesundheitsdienstleister, der die 

Gesundheitsdienstleistungen erbracht hat, genutzt wird und nur für sie zugänglich ist. 

Hat eine natürliche Person von diesem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht, so 

werden durchgeführte Behandlungen von Gesundheitsdienstleistern weiterhin im 

Einklang mit den geltenden Vorschriften dokumentiert und diese können weiterhin auf 

die von ihnen gespeicherten Daten zugreifen. Natürliche Personen, die von einem 

derartigen Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht haben, sollten ihre Entscheidung 

rückgängig machen können. In diesem Fall sind personenbezogene elektronische 

Gesundheitsdaten, die während des Widerspruchszeitraums generiert wurden, 

möglicherweise nicht über die Zugangsdienste und MyHealth@EU verfügbar. 

(15) Ein rascher und uneingeschränkter Zugang von Angehörigen der Gesundheitsberufe zu 

den Patientenakten ist von grundlegender Bedeutung, um eine kontinuierliche 

Versorgung sicherzustellen, Doppelarbeit und Fehler zu vermeiden und die Kosten zu 

senken. Aufgrund mangelnder Interoperabilität können Angehörige der 

Gesundheitsberufe jedoch in vielen Fällen nicht auf die vollständigen Patientenakten 

zugreifen und daher bei der Diagnose und Behandlung keine optimalen medizinischen 

Entscheidungen treffen, was sowohl für die Systeme als auch für natürliche Personen 

mit erheblichen Kosten verbunden ist und zu schlechteren Gesundheitsergebnissen für 

natürliche Personen führen kann. Elektronische Gesundheitsdaten, die in 

interoperablem Format vorliegen und zwischen Gesundheitsdienstleistern ausgetauscht 

werden können, verringern auch den Verwaltungsaufwand für die Angehörigen der 
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Gesundheitsberufe, der entsteht, wenn Gesundheitsdaten manuell in elektronische 

Systeme eingegeben oder kopiert werden müssen. Daher sollten für Angehörige der 

Gesundheitsberufe geeignete elektronische Mittel, wie geeignete elektronische Geräte 

und Portale für Angehörige der Gesundheitsberufe oder andere Zugangsdienste für 

Angehörige der Gesundheitsberufe eingerichtet werden, damit diese bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten 

zurückgreifen können. Da es schwierig ist, im Voraus abschließend zu bestimmen, 

welche der vorhandenen Daten in den prioritären Kategorien während einer bestimmten 

Behandlungsphase medizinisch relevant sind, sollten die Angehörigen der 

Gesundheitsberufe einen umfassenden Zugang haben. Beim Zugang zu Daten über ihre 

Patienten sollten Angehörige der Gesundheitsberufe die geltenden Rechtsvorschriften, 

Verhaltenskodizes, deontologische Leitlinien oder andere Bestimmungen über ethisches 

Verhalten in Bezug auf den Austausch von Informationen oder den Zugang dazu, 

insbesondere in lebensbedrohlichen oder extremen Situationen, einhalten, um die 

Nutzung ihres Zugangs auf das in der spezifischen Behandlungsphase relevante Maß zu 

beschränken. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 sollten 

Gesundheitsdienstleister beim Zugriff auf personenbezogene Gesundheitsdaten den 

Grundsatz der Datenminimierung befolgen und den Zugriff auf solche Daten 

beschränken, die für eine bestimmte Dienstleistung unbedingt notwendig und 

gerechtfertigt sind. Die Bereitstellung von Zugangsdiensten für Angehörige der 

Gesundheitsberufe ist eine Aufgabe im öffentlichen Interesse, die durch diese 

Verordnung zugewiesen wird und deren Erfüllung die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 

erfordert. Die vorliegende Verordnung sieht Bedingungen und Garantien für die 

Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten im Rahmen des Zugangsdienstes für 

Angehörige der Gesundheitsberufe im Einklang mit Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h der 

Verordnung (EU) 2016/679 vor, etwa detaillierte Bestimmungen über die 

Protokollierung, um den betroffenen Personen Transparenz zu bieten. Die vorliegende 

Verordnung sollte jedoch die nationalen Rechtsvorschriften über die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten zur Bereitstellung von Gesundheitsversorgung unberührt lassen, 

einschließlich der Rechtsvorschriften, in denen die Kategorien von Angehörigen der 

Gesundheitsberufe, die verschiedene Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten 

verarbeiten können, festgelegt sind. 
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(15b) Um die Ausübung der ergänzenden Rechte in Bezug auf den Zugang und die 

Übertragbarkeit, die im Rahmen dieser Verordnung geschaffen werden, zu erleichtern, 

sollten die Mitgliedstaaten einen Zugangsdienst für elektronische Gesundheitsdaten 

oder mehrere solcher Zugangsdienste einrichten. Diese Dienste können als Online-

Patientenportal, über eine mobile Anwendung oder auf andere Weise auf nationaler 

oder regionaler Ebene oder von Gesundheitsdienstleistern bereitgestellt werden. Sie 

sollten barrierefrei gestaltet sein, auch für Menschen mit Behinderungen. Die 

Bereitstellung eines solchen Dienstes, der natürlichen Personen einen einfachen 

Zugang zu ihren personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten ermöglicht, ist 

von wesentlichem öffentlichen Interesse. Die Verarbeitung personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten im Rahmen dieser Dienste ist für die Wahrnehmung 

der mit der vorliegenden Verordnung übertragenen Aufgabe im Sinne von Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 

2016/679 erforderlich. In der vorliegenden Verordnung sind die erforderlichen 

Bedingungen und Garantien für die Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten im 

Rahmen der Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten vorgesehen, wie die 

elektronische Identifizierung natürlicher Personen, die auf diese Dienste zugreifen. 

(15c) Natürliche Personen sollten die Möglichkeit haben, anderen natürlichen Personen ihrer 

Wahl, etwa Angehörigen oder anderen Nahestehenden, eine Genehmigung für den 

Zugang oder die Kontrolle des Zugangs zu ihren personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten oder für die Nutzung digitaler Gesundheitsdienste in ihrem Namen zu 

erteilen. Solche Genehmigungen können auch in anderen Situationen aus praktischen 

Gründen sinnvoll sein. Zur Umsetzung dieser Genehmigungen sollten von den 

Mitgliedstaaten Dienste für Vertretungsbevollmächtigte eingerichtet werden, die mit 

Zugangsdiensten für personenbezogene Gesundheitsdaten, wie Patientenportalen oder 

patientenseitigen mobilen Anwendungen, verknüpft sein sollten. Die Dienste für 

Vertretungsbevollmächtigte sollten es auch Vormunden ermöglichen, im Namen ihrer 

Mündel zu handeln; in solchen Fällen könnten Genehmigungen automatisch erteilt 

werden. Zusätzlich zu diesen Diensten für Vertretungsbevollmächtigte sollten die 

Mitgliedstaaten auch leicht zugängliche Dienste zur Unterstützung natürlicher Personen 

einrichten, die über angemessen geschultes Personal verfügen, das diesen Personen bei 

der Ausübung ihrer Rechte behilflich ist. Für Fälle, in denen es den Interessen oder 

dem Willen von Minderjährigen zuwiderlaufen könnte, wenn ihre Vormunde Einsicht in 

bestimmte personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten über sie erhalten, sollten 
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die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, entsprechende Einschränkungen und 

Schutzbestimmungen im nationalen Recht vorzusehen und für die erforderliche 

technische Umsetzung zu sorgen. Bei den Zugangsdiensten für personenbezogene 

Gesundheitsdaten, wie Portalen oder mobilen Anwendungen für Patienten, sollten 

solche Genehmigungen akzeptiert werden, sodass bevollmächtigte natürliche Personen 

Zugang zu den personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten im 

Geltungsbereich der Genehmigung erhalten, damit diese die gewünschte Wirkung 

erzielen kann. Digitale Lösungen für Vertretungsbevollmächtigte sollten mit der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates8 und den 

technischen Spezifikationen der Brieftasche für die Europäische Digitale Identität im 

Einklang stehen, um eine horizontale Lösung mit erhöhter Benutzerfreundlichkeit 

sicherzustellen. Dies sollte dazu beitragen, sowohl den administrativen als auch den 

finanziellen Aufwand für die Mitgliedstaaten zu verringern, indem das Risiko der 

Entwicklung paralleler Systeme, die nicht in der gesamten Union interoperabel sind, 

verringert wird.  

(15d) In einigen Mitgliedstaaten wird die Gesundheitsversorgung von Teams für die 

Verwaltung der medizinischen Grundversorgung erbracht, d. h. Gruppen von 

Angehörigen der Gesundheitsberufe mit Schwerpunkt auf der Grundversorgung 

(Allgemeinmediziner), die ihre Tätigkeiten im Bereich der Grundversorgung auf der 

Grundlage eines von ihnen erstellten Plans für die Gesundheitsversorgung ausführen. 

Darüber hinaus gibt es in mehreren Mitgliedstaaten andere Arten von Teams aus 

Angehörigen der Gesundheitsberufe für andere Behandlungszwecke. Im 

Zusammenhang mit der Primärnutzung von Gesundheitsdaten im europäischen Raum 

für Gesundheitsdaten sollte Angehörigen der Gesundheitsberufe, die derartigen Teams 

angehören, Zugang gewährt werden. 

(16b) Die gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 eingerichteten Aufsichtsbehörden 

sind für die Überwachung und Durchsetzung jener Verordnung zuständig, insbesondere 

für die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten und für die Bearbeitung von Beschwerden natürlicher Personen. Mit 

dem EHDS werden zusätzliche Rechte für natürliche Personen im Rahmen der 

Primärnutzung eingeführt, die über die in der Verordnung (EU) 2016/679 verankerten 
                                                 
8  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 73). 
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Rechte auf Zugang und Übertragbarkeit hinausgehen und diese Rechte ergänzen. Diese 

zusätzlichen Rechte sollten ebenfalls von den gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) 

2016/679 eingerichteten Aufsichtsbehörden durchgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten sicherstellen, dass diese Behörden mit den finanziellen und personellen 

Ressourcen, Räumlichkeiten und der Infrastruktur ausgestattet werden, die sie 

benötigen, um diese zusätzliche Aufgabe wahrnehmen zu können. Die Aufsichtsbehörde 

oder die Behörden, die für die Überwachung und Durchsetzung der Verarbeitung 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für die Primärnutzung im 

Einklang mit der Verordnung zuständig sind, sollten für die Verhängung von 

Geldbußen zuständig sein. Nach der Rechtsordnung Dänemarks sind die in dieser 

Verordnung vorgesehenen Geldbußen nicht zulässig. Die Vorschriften über Geldbußen 

können so angewandt werden, dass die Geldbußen in Dänemark von den zuständigen 

nationalen Gerichten als strafrechtliche Sanktion verhängt werden, sofern eine solche 

Anwendung der Vorschriften die gleiche Wirkung hat wie von Aufsichtsbehörden 

verhängte Geldbußen. In jeden Fall sollten die verhängten Geldbußen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(16c) Die Mitgliedstaaten sollten sich darum bemühen, ethische Grundsätze wie die vom 

Netzwerk für elektronische Gesundheitsdienste am 26. Januar 2022 angenommenen 

europäischen Ethikgrundsätze für das digitale Gesundheitswesen und den Grundsatz 

der Vertraulichkeit zwischen Angehörigen der Gesundheitsberufe und Patienten bei der 

Anwendung dieser Verordnung einzuhalten, und deren Bedeutung anerkennen, da die 

europäischen Ethikgrundsätze für das digitale Gesundheitswesen Behandelnden, 

Forschern, Innovatoren, politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden 

Orientierungshilfen bieten. 

(17) Die verschiedenen Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten sind für die verschiedenen 

Szenarien der Gesundheitsversorgung unterschiedlich relevant. Die verschiedenen 

Kategorien weisen auch unterschiedliche Grade der Standardisierung auf, weshalb die 

Umsetzung von Mechanismen für ihren Austausch je nach Kategorie unterschiedlich 

komplex ist. Daher sollten die Interoperabilität und der Datenaustausch schrittweise 

verbessert werden, und für die verschiedenen Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten 

bedarf es einer Priorisierung. Das Netzwerk für elektronische Gesundheitsdienste hat unter 

anderem Patientenkurzakten, elektronische Verschreibungen und Abgaben, 

Laborergebnisse und -berichte, Entlassungsberichte, medizinische Bilder und Bildberichte 

als die Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten mit der größten Relevanz für die 
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meisten Situationen der Gesundheitsversorgung ermittelt, die von den Mitgliedstaaten 

daher als prioritäre Kategorien bei der Ermöglichung des Zugangs und der Übermittlung 

betrachtet werden sollten. Wenn solche prioritären Datenkategorien Gruppen 

elektronischer Gesundheitsdaten entsprechen, sollte diese Verordnung nicht nur für die 

gesamten Gruppen gelten, sondern auch für einzelne Dateneinträge, die unter diese 

fallen. Da beispielsweise der Impfstatus Teil einer Patientenkurzakte ist, sollten die mit 

der Patientenkurzakte verbundenen Rechte und Anforderungen auch für einen solchen 

spezifischen Impfstatus gelten, auch wenn dieser getrennt von der gesamten 

Patientenkurzakte verarbeitet wird. Wird festgestellt, dass zusätzliche Kategorien 

elektronischer Gesundheitsdaten für Zwecke der Gesundheitsversorgung ausgetauscht 

werden müssen, sollten der Zugang zu diesen zusätzlichen Kategorien und deren 

Austausch im Rahmen dieser Verordnung ermöglicht werden. Die zusätzlichen 

Kategorien sollten zunächst auf Ebene der Mitgliedstaaten umgesetzt werden, und ihr 

Austausch in grenzüberschreitenden Situationen zwischen den zusammenarbeitenden 

Mitgliedstaaten sollte auf freiwilliger Basis ermöglicht werden. Besondere 

Aufmerksamkeit sollte dem Datenaustausch in Grenzregionen benachbarter 

Mitgliedstaaten gelten, in denen grenzüberschreitende Gesundheitsdienste häufiger 

erbracht werden und noch schnellere Verfahren erfordern als in der Union allgemein. 

▌  

(19) Der Umfang der Verfügbarkeit personenbezogener Gesundheitsdaten und genetischer 

Daten in elektronischem Format variiert zwischen den Mitgliedstaaten. Der EHDS sollte es 

natürlichen Personen erleichtern, diese Daten in elektronischer Form zur Verfügung 

gestellt zu bekommen, und ihnen eine bessere Kontrolle über den Zugang zu ihren 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten und über deren Weitergabe 

ermöglichen. Dies würde auch zur Verwirklichung des im Politikprogramm „Weg in die 

digitale Dekade“ genannten Ziels beitragen, dass bis 2030 100 % der Unionsbürger Zugang 

zu ihren elektronischen Patientenakten haben. Um elektronische Gesundheitsdaten 

zugänglich und übertragbar zu machen, sollten diese Daten – zumindest für bestimmte 

Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten wie Patientenkurzakten, elektronische 

Verschreibungen und Abgaben, medizinische Bilder und Bildberichte, Laborergebnisse 

und Entlassungsberichte – vorbehaltlich Übergangsfristen in einem interoperablen 

gemeinsamen europäischen Austauschformat für elektronische Patientenakten abgerufen 

und übermittelt werden. Werden personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten einem 

Gesundheitsdienstleister oder einer Apotheke von einer natürlichen Person zur Verfügung 
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gestellt oder von einem anderen Datenverantwortlichen im europäischen Austauschformat 

für elektronische Patientenakten übermittelt, so sollte das Format akzeptiert werden, und 

der Empfänger sollte in der Lage sein, die Daten zu lesen und für die Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen oder die Abgabe eines Arzneimittels zu nutzen, damit sie die 

Erbringung der Gesundheitsdienstleistungen oder die Abgabe des Arzneimittels auf 

elektronische Verschreibung unterstützen können. Das Format sollte so gestaltet sein, 

dass dadurch die Übersetzung der damit dargestellten elektronischen Gesundheitsdaten 

in die Amtssprachen der Union so weit wie möglich erleichtert wird. Die Empfehlung 

(EU) 2019/243 der Kommission9 liefert die Grundlage für ein solches gemeinsames 

europäisches Austauschformat für elektronische Patientenakten. Die Interoperabilität des 

EHDS sollte zu einer hohen Qualität der europäischen Gesundheitsdatensätze beitragen. 

Die Verwendung des europäischen Austauschformats für elektronische Patientenakten 

sollte auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene stärker verbreitet werden. Der Kommission 

sollte die Befugnis übertragen werden, das europäische Austauschformat für 

elektronische Patientenakten im Wege von Durchführungsrechtsakten auf zusätzliche 

Datenkategorien auszuweiten, die von den Mitgliedstaaten, die dazu bereit sind, 

verwendet werden. Das europäische Austauschformat für elektronische Patientenakten 

kann für die Verwendung auf Ebene der EHR-Systeme und auf Ebene der nationalen 

Kontaktstellen in MyHealth@EU für den grenzüberschreitenden Datenaustausch 

unterschiedliche Profile aufweisen. 

(20) Während EHR-Systeme weit verbreitet sind, variiert der Digitalisierungsgrad der 

Gesundheitsdaten in den Mitgliedstaaten abhängig von den Datenkategorien und vom 

Anteil der Gesundheitsdienstleister, die Gesundheitsdaten in elektronischer Form erfassen. 

Um die Umsetzung der Rechte betroffener Personen auf Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten und deren Austausch zu unterstützen, muss die Union tätig werden, 

damit eine weitere Fragmentierung vermieden wird. Als Beitrag zu einer hohen Qualität 

und Kontinuität der Gesundheitsversorgung sollten bestimmte Kategorien von 

Gesundheitsdaten systematisch in elektronischer Form und unter Einhaltung spezifischer 

Datenqualitätsanforderungen erfasst werden. Das europäische Austauschformat für 

elektronische Patientenakten sollte die Grundlage für Spezifikationen bilden, die die 

Registrierung und den Austausch elektronischer Gesundheitsdaten betreffen. Die 

                                                 
9  Empfehlung (EU) 2019/243 der Kommission vom 6. Februar 2019 über ein europäisches 

Austauschformat für elektronische Patientenakten (ABl. L 39 vom 11.2.2019, S. 18). 
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Kommission sollte die Befugnis erhalten, Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von 

Datenqualitätsanforderungen zu erlassen. 

(21) Die Telemedizin wird zu einem immer wichtigeren Instrument, mit dem Patienten 

Zugang zu Gesundheitsversorgung erhalten und Ungerechtigkeiten beseitigt werden 

können, und sie hat das Potenzial, Ungleichheiten im Gesundheitsbereich abzubauen 

und die Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger der Union über Grenzen hinweg zu 

stärken. Digitale und andere technologische Instrumente können die medizinische 

Versorgung in abgelegenen Gebieten erleichtern. Wenn digitale Dienstleistungen mit 

der physischen Erbringung einer Gesundheitsdienstleistung im Zusammenhang stehen, 

sollten sie als Teil dieser Gesundheitsdienstleistung berücksichtigt werden. Nach 

Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind die 

Mitgliedstaaten für ihre Gesundheitspolitik zuständig, insbesondere für die Organisation 

des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung, einschließlich der 

Regulierung von Tätigkeiten wie jenen von Online-Apotheken, Telemedizin und anderen 

Dienstleistungen, die im Einklang mit ihren nationalen Rechtsvorschriften erbracht und 

erstattet werden. Unterschiede in der Gesundheitspolitik sollten jedoch keine Hindernisse 

für den freien Verkehr elektronischer Gesundheitsdaten im Zusammenhang mit der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, einschließlich der Telemedizin, etwa im 

Fall von Online-Apotheken, darstellen. 

(22) In der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 sind die Bedingungen, unter denen die 

Mitgliedstaaten natürliche Personen in grenzüberschreitenden Situationen mithilfe von 

elektronischen Identifizierungsmitteln, die von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt 

wurden, identifizieren, sowie Vorschriften für die gegenseitige Anerkennung solcher 

elektronischen Identifizierungsmittel festgelegt. Der EHDS erfordert einen sicheren 

Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten, einschließlich in grenzüberschreitenden 

Szenarien ▌. Bei Zugangsdiensten für elektronische Gesundheitsdaten und 

telemedizinischen Diensten sollten die Rechte natürlicher Personen unabhängig von 

ihrem Versicherungsmitgliedstaat umgesetzt werden, weshalb die Identifizierung 

natürlicher Personen mithilfe elektronischer Identifizierungsmittel, die gemäß Artikel 6 

der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 anerkannt wurden, unterstützt werden sollte. 

Angesichts der Möglichkeit von Herausforderungen beim Identitätsabgleich in 

grenzüberschreitenden Situationen müssen die Mitgliedstaaten für natürliche Personen, 

die aus anderen Mitgliedstaaten kommen und Gesundheitsversorgung erhalten, 

möglicherweise zusätzliche Zugangstoken oder -codes ausgeben. Der Kommission sollte 
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die Befugnis übertragen werden, Durchführungsrechtsakte für die interoperable, 

grenzüberschreitende Identifizierung und Authentifizierung von natürlichen Personen 

und Angehörigen der Gesundheitsberufe zu erlassen, einschließlich etwaiger zusätzlicher 

Mechanismen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass natürliche Personen ihre 

Rechte in Bezug auf personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten in 

grenzüberschreitenden Situationen ausüben können. 

(22a) Die Mitgliedstaaten sollten einschlägige Behörden für digitale Gesundheit einrichten, 

die mit der Planung und Umsetzung von Standards für den Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten und deren Übermittlung sowie mit der Durchsetzung der Rechte von 

natürlichen Personen und Angehörigen der Gesundheitsberufe betraut werden, 

entweder als gesonderte Einrichtungen oder als Teil derzeit bestehender Behörden. Die 

Bediensteten der Behörde für digitale Gesundheit sollten keine finanziellen oder 

sonstigen Interessen an Branchen oder wirtschaftlichen Tätigkeiten haben, die ihre 

Unparteilichkeit beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten 

die Beteiligung nationaler Akteure an der Zusammenarbeit auf Unionsebene 

erleichtern, Fachwissen bündeln und die Konzeption von Lösungen, die zur Erreichung 

der Ziele des EHDS erforderlich sind, beratend begleiten. In den meisten 

Mitgliedstaaten gibt es Behörden für digitale Gesundheit, die sich mit elektronischen 

Patientenakten, Interoperabilität, Sicherheit oder Normung befassen. Bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollten die Behörden für digitale Gesundheit 

insbesondere mit den gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 eingerichteten 

Aufsichtsbehörden und den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 eingerichteten 

Aufsichtsstellen zusammenarbeiten. Sie können auch mit dem Europäischen Ausschuss 

für künstliche Intelligenz gemäß dem [Gesetz über künstliche Intelligenz 

2021/0106(COD)], der Koordinierungsgruppe Medizinprodukte gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates10, dem Europäischen 

Dateninnovationsrat gemäß der Verordnung (EU) 2022/868 des Europäischen 

                                                 
10  Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 

2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1). 
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Parlaments und des Rates11 und den zuständigen Behörden gemäß der Verordnung 

(EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates12 zusammenarbeiten.  

(22b) Jede natürliche oder juristische Person sollte unbeschadet anderweitiger 

verwaltungsrechtlicher oder außergerichtlicher Rechtsbehelfe das Recht auf einen 

wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen sie betreffende rechtsverbindliche 

Entscheidungen einer Behörde für digitale Gesundheit haben. Unbeschadet eines 

anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs sollte jede 

natürliche oder juristische Person das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen 

Rechtsbehelf haben, wenn eine Behörde für digitale Gesundheit eine Beschwerde nicht 

bearbeitet oder die natürliche oder juristische Person nicht innerhalb von drei Monaten 

über den Fortgang oder das Ergebnis der Beschwerde unterrichtet. Für 

Gerichtsverfahren gegen eine Behörde für digitale Gesundheit sollten die Gerichte des 

Mitgliedstaats zuständig sein, in dem die Behörde für digitale Gesundheit ihren Sitz hat. 

(23) Die Behörden für digitale Gesundheit sollten über ausreichende technische Kompetenzen 

verfügen und gegebenenfalls Sachverständige verschiedener Organisationen 

zusammenbringen. Die Tätigkeiten der Behörden für digitale Gesundheit sollten sorgfältig 

geplant und überwacht werden, um ihre Effizienz sicherzustellen. Die Behörden für 

digitale Gesundheit sollten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Rechte 

natürlicher Personen sicherzustellen, indem sie nationale, regionale und lokale technische 

Lösungen wie Vermittlungslösungen für nationale Patientenakten und Patientenportale 

▌einrichten. Dabei sollten sie gemeinsame Standards und Spezifikationen für solche 

Lösungen anwenden, die Anwendung der Standards und Spezifikationen bei 

Auftragsvergaben fördern sowie andere innovative Mittel einsetzen, einschließlich der 

Kostenerstattung für Lösungen, die den Interoperabilitäts- und Sicherheitsanforderungen 

des EHDS entsprechen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass geeignete 

Schulungsinitiativen umgesetzt werden. Insbesondere sollten die Angehörigen der 

Gesundheitsberufe über ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieser Verordnung 

informiert und diesbezüglich geschult werden. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollten 

                                                 
11. Verordnung (EU) 2022/868 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 

2022 über europäische Daten-Governance und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2018/1724 (Daten-Governance-Rechtsakt) (ABl. L 152 vom 3.6.2022, S. 1). 

12  Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und 
eine faire Datennutzung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der 
Richtlinie (EU) 2020/1828 (Datenverordnung) (ABl. L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).  
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die Behörden für digitale Gesundheit auf nationaler Ebene und auf Unionsebene mit 

anderen Stellen zusammenarbeiten, darunter Versicherer, Gesundheitsdienstleister, 

Angehörige der Gesundheitsberufe, Hersteller von EHR-Systemen und Wellness-

Anwendungen sowie andere Akteure aus dem Gesundheits- oder 

Informationstechnologiesektor, Stellen für die Abwicklung von Erstattungsregelungen, 

Stellen für die Bewertung von Gesundheitstechnologien, Regulierungsbehörden und 

Agenturen für Arzneimittel, Behörden für Medizinprodukte, Beschaffer sowie Behörden 

für Cybersicherheit oder elektronische Identifizierung. 

(24) Der Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten und deren Übermittlung sind in 

grenzüberschreitenden Gesundheitssituationen von Bedeutung, da dies die Kontinuität der 

Gesundheitsversorgung fördern kann, wenn natürliche Personen in andere Mitgliedstaaten 

reisen oder ihren Wohnort wechseln. Noch wichtiger ist die Kontinuität der Versorgung 

und der rasche Zugang zu personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten für die 

Bewohner von Grenzregionen, die regelmäßig die Grenze überqueren, um 

Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen. In vielen Grenzregionen liegt der Fall vor, 

dass bestimmte spezialisierte Gesundheitsdienste auf der anderen Grenzseite näher gelegen 

sind als die Gesundheitsdienste im eigenen Mitgliedstaat. Für Situationen, in denen eine 

natürliche Person die Dienste eines in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen 

Gesundheitsdienstleisters in Anspruch nimmt, ist eine Infrastruktur für die 

grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten 

erforderlich. Der schrittweise Ausbau der Infrastruktur und ihre Finanzierung sollten 

berücksichtigt werden. Eine freiwillige Infrastruktur für diesen Zweck – MyHealth@EU – 

wurde als Teil der Maßnahmen nach Artikel 14 der Richtlinie 2011/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 eingerichtet. Mit MyHealth@EU haben die 

Mitgliedstaaten natürlichen Personen erstmals die Möglichkeit gegeben, ihre 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten während Auslandsaufenthalten an 

Gesundheitsdienstleister weiterzugeben. Aufbauend auf dieser Erfahrung sollte die 

Beteiligung an der mit dieser Verordnung geschaffenen digitalen Infrastruktur 

MyHealth@EU für die Mitgliedstaaten obligatorisch sein. Durch technische 

Spezifikationen für die Infrastruktur von MyHealth@EU sollte der Austausch 

prioritärer Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten sowie zusätzlicher Kategorien 

ermöglicht werden, unterstützt durch das europäische Austauschformat für 
                                                 
13  Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 

über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45). 
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elektronische Patientenakten. Diese Spezifikationen sollten im Wege von 

Durchführungsrechtsakten festgelegt werden und auf den grenzüberschreitenden 

Spezifikationen des europäischen Austauschformats für elektronische Patientenakten 

beruhen, ergänzt durch weitere Spezifikationen zur Cybersicherheit, zur technischen 

und semantischen Interoperabilität, zum Betrieb und zur Verwaltung von 

Dienstleistungen. Mit dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 

sich an der Infrastruktur zu beteiligen, die technischen Spezifikationen für 

MyHealth@EU einzuhalten und Gesundheitsdienstleister, einschließlich Apotheken, an 

sie anbinden, da dies erforderlich ist, um die mit dieser Verordnung geschaffenen Rechte 

natürlicher Personen auf Zugang zu ihren personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten und deren Nutzung unabhängig vom Mitgliedstaat durchsetzen zu 

können. ▌ 

(25) ▌MyHealth@EU bietet eine gemeinsame Infrastruktur für die Mitgliedstaaten ▌, damit auf 

effiziente und sichere Weise Konnektivität und Interoperabilität sichergestellt werden, um 

die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zu unterstützen, ohne dass die 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten vor und nach der Übermittlung personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten über diese Infrastruktur berührt werden. Die 

Mitgliedstaaten sind für die Organisation ihrer nationalen Kontaktstellen und für [die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck] der Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen vor und nach der Übermittlung von Daten über diese 

Infrastruktur zuständig. Die Kommission sollte die Einhaltung der erforderlichen 

Anforderungen durch die nationalen Kontaktstellen durch Konformitätsüberprüfungen 

überwachen. Im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes einer nationalen Kontaktstelle 

sollte die Kommission die Möglichkeit haben, die betroffenen Dienste, die von dieser 

nationalen Kontaktstelle bereitgestellt werden, auszusetzen. Die Kommission sollte im 

Namen der Mitgliedstaaten innerhalb dieser Infrastruktur als Auftragsverarbeiterin 

auftreten und zentrale Dienste für diese Infrastruktur erbringen. Um die Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften sicherzustellen und einen Rahmen für das Risikomanagement bei 

der Übermittlung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten zu schaffen, sollten 

die spezifischen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten als gemeinsam Verantwortliche 

und die Pflichten der Kommission als Auftragsverarbeiterin im Wege von 

Durchführungsrechtsakten detailliert festgelegt werden. Für die Daten und 

Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat ist allein dieser Mitgliedstaat zuständig. Diese 

Verordnung bildet die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
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elektronischer Gesundheitsdaten im Rahmen dieser Infrastruktur als Aufgabe, die im 

öffentlichen Interesse im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 

(EU) 2016/679 ausgeführt wird. Diese Verarbeitung ist für die Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h der genannten 

Verordnung in grenzüberschreitenden Situationen erforderlich. 

(26) Zusätzlich zu den Diensten in MyHealth@EU für den Austausch personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten auf der Grundlage des europäischen Austauschformats für 

elektronische Patientenakten können andere Dienste oder ergänzende Infrastrukturen 

beispielsweise dann erforderlich sein, wenn Notlagen im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit eintreten oder die Architektur von MyHealth@EU für bestimmte 

Anwendungsfälle nicht geeignet ist. Beispiele für solche Anwendungsfälle sind die 

Unterstützung von Impfpassfunktionen, einschließlich des Austauschs von Informationen 

über Impfkalender oder der Überprüfung von Impfzertifikaten oder anderen 

gesundheitsbezogenen Zertifikaten. Dies wäre auch wichtig, um zusätzliche Funktionen für 

die Bewältigung von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit einzuführen, wie z. B. 

die Unterstützung der Kontaktnachverfolgung zwecks Eindämmung von 

Infektionskrankheiten. Über MyHealth@EU sollte der Austausch personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten mit Kontaktstellen einschlägiger Drittländer und 

internationaler Organisationen unterstützt werden, um zur Kontinuität der 

Gesundheitsversorgung beizutragen. Dies gilt insbesondere für grenzüberschreitend 

mobile Bevölkerungsgruppen mit benachbarten Drittländern, für Bewerberländer und 

für die Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete. Die Anbindung solcher 

nationalen Kontaktstellen für digitale Gesundheit in Drittländern oder die Interoperabilität 

mit auf internationaler Ebene eingerichteten digitalen Systemen sollte einer Überprüfung 

unterzogen werden, um sicherzustellen, dass die ▌Kontaktstelle die technischen 

Spezifikationen, Datenschutzvorschriften und anderen Anforderungen von MyHealth@EU 

einhält. Da mit der Anbindung an MyHealth@EU auch die Übermittlung 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten in Drittländer verbunden ist, etwa 

die Weitergabe einer Patientenkurzakte, wenn der Patient in diesem Drittland 

Gesundheitsversorgung in Anspruch nimmt, müssen darüber hinaus entsprechende 

Übermittlungsinstrumente gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 vorhanden 

sein. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, Durchführungsrechtsakte 

zu erlassen, um diese Drittländer und internationalen Organisationen an 
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MyHealth@EU anzubinden. Bei der Ausarbeitung dieser Durchführungsrechtsakte 

sollten die nationalen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.  

(27) Zur Ermöglichung eines reibungslosen Austauschs elektronischer Gesundheitsdaten 

und zur Wahrung der Rechte von natürlichen Personen und Angehörigen der 

Gesundheitsberufe sollten EHR-Systeme, die im Binnenmarkt der Union in Verkehr 

gebracht werden, in der Lage sein, hochwertige elektronische Gesundheitsdaten sicher zu 

speichern und zu übermitteln. Es ist ein wesentliches Ziel des EHDS, ▌den sicheren und 

freien Verkehr elektronischer Gesundheitsdaten in der gesamten Union sicherzustellen. Zu 

diesem Zweck sollte für EHR-Systeme, mit denen eine oder mehrere prioritäre Kategorien 

elektronischer Gesundheitsdaten verarbeitet werden, eine verbindliche Regelung zur 

Selbstbewertung der Konformität eingeführt werden, um die Marktfragmentierung zu 

überwinden und gleichzeitig einen verhältnismäßigen Ansatz sicherzustellen. Mithilfe 

dieser Selbstbewertung wird für EHR-Systeme die Einhaltung der Anforderungen in 

Bezug auf die Interoperabilität, Sicherheit und Protokollierung für die Übermittlung 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten nachgewiesen, die durch die beiden 

obligatorischen, durch diese Verordnung harmonisierten EHR-Komponenten, nämlich 

die „europäische Interoperabilitätskomponente für EHR-Systeme“ und die „europäische 

Protokollierungskomponente für EHR-Systeme“, festgelegt wurden. Bei diesen beiden 

Komponenten liegt der Schwerpunkt auf der Datenumwandlung, auch wenn sie 

indirekte Anforderungen an das Datenregister und die Datendarstellung in EHR-

Systemen beinhalten können. Die technischen Spezifikationen für die „europäische 

Interoperabilitätskomponente für EHR-Systeme“ und die „europäische 

Protokollierungskomponente für EHR-Systeme“ sollten im Wege von 

Durchführungsrechtsakten festgelegt werden und auf der Verwendung des 

europäischen Austauschformats für elektronische Patientenakten beruhen. Die 

Komponenten sollten so konzipiert sein, dass sie wiederverwendbar sind und nahtlos mit 

anderen Komponenten in ein größeres Softwaresystem integriert werden können. In 

Bezug auf die Sicherheit dieser Komponenten sollten diese Anforderungen spezifische 

Elemente von EHR-Systemen abdecken, da ihre allgemeineren Sicherheitseigenschaften 

bereits durch andere Mechanismen wie ▌die ▌Verordnung 2024/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates14 [Cyberresilienzgesetz 2022/0272(COD)] unterstützt werden 

sollten. Zur Unterstützung dieses Prozesses sollten europäische digitale 

Prüfumgebungen eingerichtet werden, mit denen automatisierte Mittel bereitgestellt 
                                                 
14  Cyberresilienzgesetz, 2022/0272(COD). 
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werden, um zu prüfen, ob die harmonisierten Komponenten eines EHR-Systems die 

Anforderungen in Kapitel III dieser Verordnung erfüllen. Zu diesem Zweck sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung der gemeinsamen 

Spezifikationen für diese Umgebung übertragen werden. Die Kommission sollte die für 

die Prüfumgebung erforderliche Software entwickeln und quelloffen zur Verfügung 

stellen. Die Mitgliedstaaten sollten die Prüfumgebungen betreiben, da sie näher an den 

Herstellern und besser in der Lage sind, diese zu unterstützen. Die Hersteller sollten 

diese Umgebungen nutzen, um ihre Produkte zu prüfen, bevor sie sie in Verkehr 

bringen, wobei sie weiterhin die volle Verantwortung für die Konformität ihrer Produkte 

tragen. Die Ergebnisse der Prüfung sollten in die technische Dokumentation des 

Produkts aufgenommen werden. Entspricht das EHR-System oder ein Teil davon 

europäischen Normen oder gemeinsamen Spezifikationen, so sollte in der technischen 

Dokumentation auch die Liste der einschlägigen europäischen Normen und 

gemeinsamen Spezifikationen angegeben werden. Um die Vergleichbarkeit zu fördern, 

sollte die Kommission ein einheitliches Muster für die technische Dokumentation 

erstellen. 

(27a) Den EHR-Systemen sollte ein Informationsblatt beigefügt werden, das Informationen 

für berufliche Nutzer enthält. Liegt dem EHR-System kein derartiges Informationsblatt 

und keine klare und vollständige Gebrauchsanweisung in einem für Menschen mit 

Behinderungen zugänglichen Format bei, so sollten der Hersteller des betreffenden 

EHR-Systems, sein Bevollmächtigter und alle anderen betroffenen Wirtschaftsakteure 

verpflichtet sein, dem EHR-System dieses Informationsblatt und diese 

Gebrauchsanweisung beizufügen. 

(28) Während EHR-Systeme, die vom Hersteller speziell zur Verarbeitung einer oder mehrerer 

bestimmter Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten bestimmt sind, einer verbindlichen 

Selbstzertifizierung unterliegen sollten, sollten für allgemeine Zwecke bestimmte 

Softwareanwendungen, auch wenn sie im Bereich der Gesundheitsversorgung eingesetzt 

werden, nicht als EHR-Systeme betrachtet werden und daher nicht den Bestimmungen in 

Kapitel III unterliegen. Dies betrifft Fälle wie Textverarbeitungssoftware, die für das 

Verfassen von Berichten verwendet wird, die den beschreibenden elektronischen 

Patientenakten beigefügt werden sollen, Middleware für allgemeine Zwecke oder 

Software für die Datenbankverwaltung, die als Teil von Datenspeicherlösungen 

verwendet wird. 
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(28a) Mit dieser Verordnung wird für die beiden obligatorischen harmonisierten EHR-

Komponenten von EHR-Systemen eine verbindliche Regelung zur Selbstbewertung der 

Konformität eingeführt, um sicherzustellen, dass über die in der Union in Verkehr 

gebrachten EHR-Systeme Daten im europäischen Austauschformat für elektronische 

Patientenakten ausgetauscht werden können und dass sie über die erforderlichen 

Protokollierungskapazitäten verfügen. Die Erklärung der Konformität durch den 

Hersteller wird dadurch gerechtfertigt, dass die Einhaltung dieser Anforderungen auf 

verhältnismäßige Weise garantiert wird, ohne die Mitgliedstaaten oder die Hersteller 

übermäßig zu belasten.  

(28aa) Die Mitgliedstaaten sollten auf bestehenden Mechanismen aufbauen, um eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Systems der CE-Kennzeichnung sicherzustellen, 

und im Fall einer missbräuchlichen Verwendung dieser Kennzeichnung angemessene 

Maßnahmen einleiten. Unterliegen EHR-Systeme in Bezug auf Aspekte, die nicht von 

dieser Verordnung erfasst werden, anderen Rechtsvorschriften der Union, die ebenfalls 

die Anbringung der CE-Kennzeichnung vorschreiben, so sollte mit der CE-

Kennzeichnung angegeben werden, dass die Systeme auch die Anforderungen dieser 

anderen Rechtsvorschriften erfüllen.  

(28b) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin befugt sein, Anforderungen in Bezug auf andere 

Komponenten von EHR-Systemen und die Bedingungen für die Anbindung von 

Gesundheitsdienstleistern an ihre jeweilige nationale Infrastruktur festzulegen, die auf 

nationaler Ebene einer Bewertung durch Dritte unterzogen werden können. Um das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts für Systeme für elektronische 

Patientenakten, digitale Gesundheitsprodukte und entsprechende Dienstleistungen zu 

fördern, sollte für größtmögliche Transparenz in Bezug auf nationale Vorschriften zur 

Festlegung von Anforderungen an EHR-Systeme und von Bestimmungen über deren 

Konformitätsbewertung in Bezug auf andere Aspekte als die harmonisierten 

Komponenten von EHR-Systemen gemäß der Verordnung gesorgt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten der Kommission diese nationalen Anforderungen mitteilen, 

damit diese über die erforderlichen Informationen verfügt, um sicherzustellen, dass 

diese Anforderungen die harmonisierten Komponenten von EHR-Systemen nicht 

behindern oder nachteilig mit diesen zusammenwirken. 

(29) Bestimmte Komponenten von EHR-Systemen könnten im Sinne der Verordnung (EU) 

2017/745 als Medizinprodukte oder im Sinne der Verordnung (EU) 2017/746 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates15 als In-vitro-Diagnostika gelten. Software oder 

Softwaremodule, die unter die Definition eines Medizinprodukts, eines In-vitro-

Diagnostikums oder eines Hochrisikosystems der künstlichen Intelligenz (KI) fallen, 

sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 2017/745, der Verordnung (EU) 2017/746 

und der Verordnung […] des Europäischen Parlaments und des Rates [KI-Gesetz 

2021/0106(COD)] zertifiziert werden. Während derartige Produkte die Anforderungen 

der jeweils geltenden Verordnung erfüllen müssen, sollten die Mitgliedstaaten 

angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die jeweilige 

Konformitätsbewertung im Rahmen eines gemeinsamen bzw. koordinierten Verfahrens 

durchgeführt wird, um den Verwaltungsaufwand für Hersteller und andere 

Wirtschaftsakteure zu begrenzen. Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen 

grundlegenden Anforderungen an die Interoperabilität sollten nur dann gelten, wenn der 

Hersteller eines Medizinprodukts, eines In-vitro-Diagnostikums oder eines Hochrisiko-

KI-Systems, mit dem elektronische Gesundheitsdaten zur Verarbeitung im Rahmen des 

EHR-Systems bereitgestellt werden, die Interoperabilität mit diesem EHR-System 

beansprucht. In diesem Fall sollten die Bestimmungen über gemeinsame Spezifikationen 

für EHR-Systeme auf diese Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika und Hochrisiko-KI-

Systeme Anwendung finden. 

(30) Zur weiteren Förderung der Interoperabilität und Sicherheit können die Mitgliedstaaten 

spezifische Vorschriften für die Beschaffung, Erstattung, Finanzierung oder Nutzung von 

EHR-Systemen auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit der Organisation, Erbringung 

oder Finanzierung von Gesundheitsdiensten beibehalten oder festlegen. Solche 

spezifischen Vorschriften sollten den freien Verkehr von EHR-Systemen in der Union 

nicht behindern. Einige Mitgliedstaaten haben eine verbindliche Zertifizierung von EHR-

Systemen oder eine verbindliche Interoperabilitätsprüfung für deren Anbindung an 

nationale digitale Gesundheitsdienste eingeführt. Solche Anforderungen kommen in der 

Regel bei Beschaffungen zum Tragen, die von Gesundheitsdienstleistern, nationalen oder 

regionalen Behörden organisiert werden. Die verbindliche Zertifizierung von EHR-

Systemen auf Unionsebene sollte eine Ausgangsbasis bilden, die bei Beschaffungen auf 

nationaler Ebene genutzt werden kann. 

                                                 
15  Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 

über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 
2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176). 
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(31) Damit die Patienten ihre Rechte aus dieser Verordnung wirksam wahrnehmen können, 

sollten Gesundheitsdienstleister die Bestimmungen dieser Verordnung auch dann 

einhalten, wenn sie ein eigenes EHR-System für ihre internen Tätigkeiten entwickeln und 

verwenden, ohne es gegen Bezahlung oder Vergütung in Verkehr zu bringen. In solchen 

Fällen sollten die betreffenden Gesundheitsdienstleister alle für die Hersteller ▌geltenden 

Anforderungen auch für ein solches intern entwickeltes System, das sie in Betrieb 

nehmen, erfüllen. Diese Gesundheitsdienstleister benötigen jedoch möglicherweise 

zusätzliche Zeit, um sich vorzubereiten. Aus diesem Grund sollten diese Anforderungen 

für solche Systeme erst nach einem verlängerten Übergangszeitraum gelten. 

(32) Es ist notwendig, für eine klare und verhältnismäßige Aufteilung der Pflichten zu sorgen, 

die der Rolle jedes Akteurs im Liefer- und Vertriebsprozess für EHR-Systeme entsprechen. 

Die Wirtschaftsakteure sollten für die Einhaltung ihrer jeweiligen Rolle in diesem Prozess 

verantwortlich sein und sicherstellen, dass alle EHR-Systeme, die sie auf dem Markt 

bereitstellen, die einschlägigen Anforderungen erfüllen. 

(33) Die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an die Interoperabilität und Sicherheit 

sollte von den Herstellern von EHR-Systemen durch die Umsetzung gemeinsamer 

Spezifikationen nachgewiesen werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission 

Durchführungsbefugnisse erhalten, um solche gemeinsamen Spezifikationen für 

Datensätze, Kodierungssysteme, technische Spezifikationen, einschließlich Standards, 

Spezifikationen und Profile für den Datenaustausch, sowie Anforderungen und Grundsätze 

in Bezug auf Sicherheit, Vertraulichkeit, Integrität, Patientensicherheit und Schutz 

personenbezogener Daten sowie Spezifikationen und Anforderungen im Zusammenhang 

mit dem Identifizierungsmanagement und der Nutzung der elektronischen Identifizierung 

festzulegen. Die Behörden für digitale Gesundheit sollten zur Entwicklung solcher 

gemeinsamen Spezifikationen beitragen. Die gemeinsamen Spezifikationen sollten 

gegebenenfalls auf bestehenden harmonisierten Normen für die harmonisierten 

Komponenten von EHR-Systemen beruhen und mit den sektorspezifischen 

Rechtsvorschriften vereinbar sein. Wenn gemeinsame Spezifikationen im 

Zusammenhang mit Datenschutzanforderungen für EHR-Systeme von besonderer 

Bedeutung sind, sollten sie gemäß Artikel 42 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1725 

vor ihrer Annahme einer Konsultation mit dem Europäischen Datenschutzausschuss 

(EDSA) und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) unterliegen. 
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(34) Um eine angemessene und wirksame Durchsetzung der in Kapitel III dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen und Verpflichtungen sicherzustellen, sollte das mit der 

Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates16 eingeführte 

System der Marktüberwachung und der Konformität von Produkten gelten. Je nach der auf 

nationaler Ebene festgelegten Organisation könnten solche Marktüberwachungstätigkeiten 

entweder von den Behörden für digitale Gesundheit, die für die ordnungsgemäße 

Umsetzung von Kapitel II sorgen, oder von einer gesonderten Marktüberwachungsbehörde 

mit Zuständigkeit für EHR-Systeme durchgeführt werden. Die Benennung von Behörden 

für digitale Gesundheit als Marktüberwachungsbehörden könnte zwar wichtige praktische 

Vorteile für Tätigkeiten im Bereich Gesundheit und Pflege mit sich bringen, doch sollten 

Interessenkonflikte vermieden werden, indem z. B. verschiedene Aufgaben getrennt 

werden. 

(34aa) Die Mitarbeiter der Marktüberwachungsbehörden sollten weder direkt noch indirekt in 

wirtschaftliche, finanzielle oder persönliche Interessenkonflikte geraten, die als 

Beeinträchtigung ihrer Unabhängigkeit angesehen werden könnten, und sie sollten sich 

insbesondere nicht in einer Situation befinden, die die Unparteilichkeit ihres beruflichen 

Verhaltens direkt oder indirekt beeinträchtigen könnte. Die Mitgliedstaaten sollten das 

Auswahlverfahren für Marktüberwachungsbehörden festlegen und veröffentlichen. Sie 

sollten sicherstellen, dass das Verfahren transparent ist und Interessenkonflikte 

verhindert werden.  

(35) Nutzer von Wellness-Anwendungen, etwa in Form mobiler Anwendungen, sollten über die 

Fähigkeit dieser Anwendungen informiert werden, an EHR-Systeme oder nationale 

elektronische Gesundheitslösungen angeschlossen zu werden und Daten an sie zu 

übertragen, wenn Daten, die von den Wellness-Anwendungen erzeugt werden, für 

Gesundheitszwecke nützlich sind. Die Fähigkeit dieser Anwendungen, Daten in einem 

interoperablen Format zu exportieren, ist auch für die Zwecke der Datenübertragbarkeit 

relevant. Gegebenenfalls sollten die Nutzer über die Konformität solcher Anwendungen 

mit den Interoperabilitäts- und Sicherheitsanforderungen informiert werden. Allerdings 

wäre angesichts der großen Zahl von Wellness-Anwendungen und des Umstands, dass bei 

vielen von ihnen die erstellten Daten für Gesundheitszwecke nur begrenzt relevant sind, 

ein Zertifizierungssystem für diese Anwendungen nicht verhältnismäßig. Daher sollte eine 
                                                 
16  Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 

2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung 
der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) 
Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1).  
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verpflichtende Kennzeichnungsregelung für Wellness-Anwendungen, für die 

Interoperabilität mit EHR-Systemen beansprucht wird, als geeigneter Mechanismus 

eingeführt werden, um die Einhaltung der Anforderungen für die Nutzer von Wellness-

Anwendungen transparent zu machen und sie bei der Wahl geeigneter Wellness-

Anwendungen mit hohen Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards zu unterstützen. Die 

Kommission sollte in Durchführungsrechtsakten Einzelheiten zu Form und Inhalt einer 

solchen Kennzeichnung festlegen. 

(35a) Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, andere Aspekte der Verwendung von Wellness-

Anwendungen gemäß Artikel 31 zu regulieren, sofern die entsprechenden Vorschriften 

mit dem Unionsrecht im Einklang stehen.  

(36) Die Verbreitung von Informationen über zertifizierte EHR-Systeme und mit einer 

Kennzeichnung (Label) versehene Wellness-Anwendungen ist erforderlich, damit 

Beschaffer und Nutzer solcher Produkte interoperable Lösungen für ihre spezifischen 

Bedürfnisse finden können. Daher sollte auf Unionsebene eine Datenbank zu 

interoperablen EHR-Systemen und Wellness-Anwendungen, die nicht in den 

Anwendungsbereich der Verordnungen (EU) 2017/745 und […] [KI-Gesetz 

(COM(0106)0206)] fallen, eingerichtet werden, die mit der durch die Verordnung (EU) 

2017/745 eingerichteten Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) 

vergleichbar ist. Die Ziele der EU-Datenbank für interoperable EHR-Systeme und 

Wellness-Anwendungen sollten darin bestehen, die Transparenz insgesamt zu erhöhen, die 

Überschneidung von Berichtsanforderungen zu vermeiden und den Informationsfluss zu 

straffen und zu erleichtern. Medizinprodukte und KI-Systeme sollten weiterhin in den 

bestehenden Datenbanken, die mit der Verordnung (EU) 2017/745 bzw. [...] [KI-Gesetz 

2021/0106(COD)] eingerichtet wurden, registriert werden, aber zusätzlich sollte die 

Einhaltung der Interoperabilitätsanforderungen, soweit vom Hersteller beansprucht, 

angegeben werden, damit die Beschaffer darüber informiert sind. 

(37) Ohne bestehende vertragliche oder andere Mechanismen zu behindern oder zu ersetzen, 

zielt diese Verordnung darauf ab, einen gemeinsamen Mechanismus für den Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung in der gesamten Union 

einzurichten. Im Rahmen dieses Mechanismus sollten Dateninhaber die Daten, über die 

sie verfügen, auf der Grundlage einer Datengenehmigung oder einer Datenanfrage zur 

Verfügung stellen. Für die Zwecke der Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten 

für die Sekundärnutzung sollte eine Rechtsgrundlage gemäß Artikel 6 Absatz 1 
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Buchstaben a, c, e oder f der Verordnung (EU) 2016/679 in Kombination mit Artikel 9 

Absatz 2 jener Verordnung erforderlich sein. Die vorliegende Verordnung bildet im 

Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 2018/1725 eine 

Rechtsgrundlage für die Sekundärnutzung personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten, einschließlich der Garantien, die die Verarbeitung besonderer 

Datenkategorien nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben g, h, i und j der Verordnung (EU) 

2016/679 und Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben g, h, i und j der Verordnung (EU) 

2018/1725 in Bezug auf rechtmäßige Zwecke, vertrauenswürdige Governance für die 

Gewährung des Zugangs zu Gesundheitsdaten (durch die Einbeziehung von Stellen für 

den Zugang zu Gesundheitsdaten) und die Verarbeitung in einer sicheren Umgebung sowie 

die in der Datengenehmigung festgelegten Modalitäten für die Datenverarbeitung 

ermöglichen. Folglich dürfen die Mitgliedstaaten keine weiteren Bedingungen gemäß 

Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 für die Verarbeitung 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung im 

Rahmen der vorliegenden Verordnung beibehalten oder einführen, einschließlich 

Beschränkungen und spezifischer Bestimmungen, die die Einwilligung natürlicher 

Personen erfordern, ausgenommen in den in Artikel 33 Absatz 8b genannten Fällen. 

Gleichzeitig sollten Datenantragsteller eine Rechtsgrundlage nach Artikel 6 der 

Verordnung (EU) 2016/679 oder gegebenenfalls Artikel 5 der Verordnung (EU) 

2018/1725 nachweisen, auf der sie gemäß der vorliegenden Verordnung Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten beantragen könnten, und die in Kapitel IV festgelegten 

Bedingungen erfüllen. Gleichzeitig sollte die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten die vom 

Datenantragsteller bereitgestellten Informationen überprüfen und auf dieser Grundlage 

in der Lage sein, eine Datengenehmigung zur Verarbeitung personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten im Einklang mit dieser Verordnung zu erteilen, die die 

in Kapitel IV dieser Verordnung festgelegten Anforderungen und Bedingungen erfüllt. 

Konkreter formuliert begründet die vorliegende Verordnung für die Verarbeitung 

elektronischer Gesundheitsdaten, die sich im Besitz der Inhaber von Gesundheitsdaten 

befinden, die rechtliche Verpflichtung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) 2016/679 im Einklang mit Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben i und j jener 

Verordnung für die Inhaber von Gesundheitsdaten, die personenbezogenen 

elektronischen Gesundheitsdaten Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten zur 

Verfügung zu stellen, während die Rechtsgrundlage für die ursprüngliche Verarbeitung 

(z. B. Durchführung einer Behandlung) unberührt bleibt. ▌Mit der vorliegenden 
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Verordnung werden den Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten auch Aufgaben im 

öffentlichen Interesse im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 

2016/679 übertragen und, soweit zutreffend, die Anforderungen des Artikels 9 Absatz 2 

Buchstaben g, h, i und j der Verordnung (EU) 2016/679 erfüllt. ▌Stützt sich der Nutzer 

von Gesundheitsdaten auf eine Rechtsgrundlage nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e oder Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 oder 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/1725, sollten die 

entsprechenden Garantien nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 oder 

Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1725 in der vorliegenden Verordnung 

vorgesehen werden. 

(37b) Die Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten kann großen gesellschaftlichen 

Nutzen mit sich bringen. Die Nutzung von Realdaten und von Erkenntnissen aus der 

Praxis, einschließlich der von Patienten gemeldeten Ergebnisse, für evidenzbasierte 

regulatorische und politische Zwecke sowie für Forschung, Bewertung von 

Gesundheitstechnologien und klinische Ziele sollte gefördert werden. Realdaten und 

Erkenntnisse aus der Praxis verfügen über das Potenzial, die derzeit zur Verfügung 

gestellten Gesundheitsdaten zu ergänzen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, 

dass die Datensätze, die durch die vorliegende Verordnung für die Sekundärnutzung zur 

Verfügung gestellt werden, so vollständig wie möglich sind. Diese Verordnung enthält 

die erforderlichen Garantien, um bestimmte Risiken, die mit der Verwirklichung dieser 

Vorteile verbunden sind, zu mindern. Die Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten beruht auf pseudonymisierten oder anonymisierten Daten, um die 

Identifizierung der betroffenen Personen auszuschließen. 

(37c) Um die Notwendigkeit der Datennutzer, über umfassende und repräsentative Datensätze 

zu verfügen, mit der Autonomie natürlicher Personen in Bezug auf ihre 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten, die als besonders sensibel gelten, 

in Einklang zu bringen, sollten natürliche Personen ein Mitspracherecht bei der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten für die 

Sekundärnutzung gemäß dieser Verordnung haben, und zwar in Form eines Rechts, der 

Bereitstellung ihrer personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten für die 

Sekundärnutzung zu widersprechen. Im Hinblick darauf sollte ein leicht verständlicher 

und zugänglicher benutzerfreundlicher Widerspruchsmechanismus vorgesehen werden. 

Darüber hinaus ist es unerlässlich, natürlichen Personen ausreichende und vollständige 

Informationen über ihr Widerspruchsrecht, einschließlich der Vor- und Nachteile bei 
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der Ausübung dieses Rechts, zur Verfügung zu stellen. Natürliche Personen sollten 

nicht verpflichtet sein, Gründe für den Widerspruch anzugeben, und sie sollten die 

Möglichkeit haben, ihre Entscheidung jederzeit zu überdenken. Für bestimmte Zwecke, 

die in engem Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse stehen, wie z. B. 

Tätigkeiten zum Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden 

Gesundheitsgefahren oder wissenschaftliche Forschung aus wichtigen Gründen des 

öffentlichen Interesses, sollte den Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit eingeräumt 

werden, im Hinblick auf ihren nationalen Kontext einen Mechanismus für den Zugang 

zu Daten natürlicher Personen einzurichten, die von dem Widerspruchsrecht Gebrauch 

gemacht haben, um sicherzustellen, dass in diesen Situationen vollständige Datensätze 

zur Verfügung gestellt werden können. Diese Mechanismen sollten den Anforderungen 

für die Sekundärnutzung gemäß dieser Verordnung entsprechen. Wissenschaftliche 

Forschung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses könnte beispielsweise 

Forschungsarbeiten umfassen, die sich mit einem ungedeckten medizinischen Bedarf, 

auch für seltene Krankheiten, oder neu auftretende Gesundheitsgefahren befassen. Die 

Vorschriften über eine solche Übergehung des Widerspruchs sollten den Wesensgehalt 

der Grundrechte und Grundfreiheiten achten und in einer demokratischen Gesellschaft 

eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellen, um das öffentliche 

Interesse im Bereich legitimer wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ziele zu 

verwirklichen. Eine solche Vorrangregelung sollte nur Nutzern von Gesundheitsdaten 

zur Verfügung stehen, bei denen es sich um öffentliche Stellen handelt, einschließlich 

einschlägiger europäischer Organe, Einrichtungen, Ämter oder Agenturen, die mit der 

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der öffentlichen Gesundheit betraut sind, oder 

einer anderen Einrichtung, die mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit betraut ist oder im Auftrag einer Behörde handelt, 

und nur unter der Bedingung, dass die Daten auf alternative Weise nicht rechtzeitig und 

wirksam erlangt werden können. Diese Nutzer von Gesundheitsdaten sollten begründen, 

dass die Verwendung der Vorrangregelung für einen individuellen Zugangsantrag oder 

eine individuelle Datenanfrage erforderlich ist. Wird ein solcher Vorrang geltend 

gemacht, so gelten weiterhin die Garantien nach Kapitel IV, insbesondere das Verbot 

der Rekonstruktion der Identität, einschließlich des Versuchs einer solchen 

Rekonstruktion, durch Datennutzer. 

(38) Im Zusammenhang mit dem EHDS sind die elektronischen Gesundheitsdaten bereits 

vorhanden und werden von Gesundheitsdienstleistern, Berufsverbänden, öffentlichen 
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Einrichtungen, Regulierungsbehörden, Forschungseinrichtungen, Versicherern usw. im 

Rahmen ihrer Tätigkeiten erhoben. ▌Diese Daten sollten auch für die Sekundärnutzung 

verfügbar gemacht werden. Ein Großteil der vorhandenen gesundheitsbezogenen Daten ist 

jedoch nicht für andere Zwecke nutzbar als für den ursprünglichen Zweck ihrer Erhebung. 

Dies schränkt Akteure aus Forschung und Innovation, politische Entscheidungsträger, 

Regulierungsbehörden und Ärzte in ihren Möglichkeiten ein, diese Daten für andere 

Zwecke wie Forschung, Innovation, Politikgestaltung, Regulierung, Patientensicherheit 

oder personalisierte Medizin zu verwenden. Damit die Vorteile der Sekundärnutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten voll ausgeschöpft werden können, sollten alle Inhaber 

von Gesundheitsdaten daran mitwirken, indem sie verschiedene Kategorien elektronischer 

Gesundheitsdaten, deren Inhaber sie sind, für die Sekundärnutzung zur Verfügung stellen, 

unter der Voraussetzung, dass diese Anstrengungen stets unter Anwendung wirksamer 

und sicherer Verfahren und unter gebührender Beachtung von Berufspflichten, zu 

denen auch Geheimhaltungspflichten gehören, erfolgen. In begründeten Fällen, z. B. 

bei einem komplexen und aufwendigen Antrag, kann die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten die Frist verlängern, innerhalb deren die Inhaber von 

Gesundheitsdaten der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten die angeforderten 

elektronischen Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen müssen.  

(39) Die Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten, die für die Sekundärnutzung verarbeitet 

werden können, sollten allgemein und flexibel genug sein, um den sich wandelnden 

Bedürfnissen der Nutzer von Gesundheitsdaten gerecht zu werden, aber auf Daten zu 

Gesundheit oder gesundheitsrelevanten Einflussfaktoren beschränkt bleiben. Sie können 

auch einschlägige Daten aus dem Gesundheitssystem (elektronische Patientenakten, Daten 

zu Krankenversicherungsleistungen, Verordnungsdaten, Daten aus Krankheitsregistern, 

Genomdaten usw.) sowie Daten zu gesundheitsrelevanten Einflussfaktoren einschließen 

(z. B. Konsum bestimmter Substanzen, sozioökonomischer Status, Verhalten, 

einschließlich Umweltfaktoren wie Verschmutzung, Strahlung, Umgang mit bestimmten 

chemischen Stoffen). Sie umfassen auch einige Kategorien von Daten, die ursprünglich 

für andere Zwecke wie Forschung, Statistik, Patientensicherheit, 

Regulierungstätigkeiten oder Politikgestaltung erhoben wurden (z. B. Register für die 

Politikgestaltung, Register über Nebenwirkungen von Arzneimitteln oder 

Medizinprodukten usw.). So stehen beispielsweise in einigen Bereichen, etwa für 

Krebserkrankungen (Europäisches Krebsinformationssystem) oder seltene Krankheiten 

(Europäische Plattform für die Registrierung seltener Krankheiten, ERN-Register usw.) 
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europäische Datenbanken zur Verfügung, die die (Weiter-)Verwendung von Daten 

erleichtern. Auch automatisch mithilfe von Medizinprodukten generierte Daten und von 

Personen selbst erzeugte Daten, z. B. Daten von Wellness-Anwendungen, können 

dazugehören. Daten über klinische Prüfungen und klinische Untersuchungen sollten 

nach Abschluss der klinischen Prüfung oder klinischen Untersuchung aufgenommen 

werden, ohne dass die freiwillige Weitergabe von Daten durch die Sponsoren laufender 

Prüfungen und Untersuchungen beeinträchtigt wird. Daten für die Sekundärnutzung 

sollten vorzugsweise in einem strukturierten elektronischen Format zur Verfügung 

gestellt werden, das ihre Verarbeitung durch Computersysteme erleichtert. Dies sollte 

Formate wie Datensätze in einer relationalen Datenbank, XML-Dokumente oder CSV-

Dateien umfassen, aber auch Freitext, Audios, Videos und Bilder, die als 

computerlesbare Dateien bereitgestellt werden.  

(39aa) Der Nutzer von Gesundheitsdaten, der nach den Bestimmungen der vorliegenden 

Verordnung Zugang zu Datensätzen erhält, könnte die Daten durch verschiedene 

Korrekturen, Anmerkungen und andere Verbesserungen anreichern, z. B. durch 

Ergänzung fehlender oder unvollständiger Daten, wodurch die Genauigkeit, 

Vollständigkeit oder Qualität der Daten im Datensatz verbessert würde. Nutzer von 

Gesundheitsdaten sollten dazu ermutigt werden, den Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten kritische Fehler in Datensätzen zu melden. Um die Verbesserung der 

ursprünglichen Datenbank und die anschließende Nutzung der angereicherten 

Datensätze zu unterstützen, sollten die so verbesserten Datensätze dem ursprünglichen 

Dateninhaber zusammen mit einer Beschreibung der Änderungen kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden. Der Dateninhaber sollte den neuen Datensatz verfügbar 

machen oder, wenn dies nicht erfolgt, der Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten 

eine Begründung dafür mitteilen, z. B. wenn die Anreicherung von geringer Qualität ist. 

Auch für nicht personenbezogene elektronische Daten sollte die Sekundärnutzung 

sichergestellt werden. Insbesondere Genomdaten zu Krankheitserregern haben einen 

erheblichen Wert für die menschliche Gesundheit, wie sich während der COVID-19-

Pandemie gezeigt hat. Der zeitnahe Zugang zu solchen Daten und ihr frühzeitiger 

Austausch haben sich als wesentlich für die rasche Entwicklung von 

Nachweismethoden, medizinischen Gegenmaßnahmen und Reaktionen auf 

Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit erwiesen. Der größte Nutzen aus der Arbeit 

an der Genomik von Krankheitserregern wird erzielt, wenn in den Arbeitsbereichen 
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öffentliche Gesundheit und Forschung Datensätze gemeinsam genutzt und 

Informationen und Verbesserungsvorschläge ausgetauscht werden.  

(39b) Um die Wirksamkeit der Sekundärnutzung personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten zu erhöhen und die durch diese Verordnung gebotenen Möglichkeiten 

in vollem Umfang zu nutzen, sollte die Verfügbarkeit der in Kapitel IV beschriebenen 

elektronischen Gesundheitsdaten im EHDS in einer Weise ermöglicht werden, dass die 

Daten möglichst zugänglich, hochwertig, bereit und geeignet sind, einen 

wissenschaftlichen, innovativen und gesellschaftlichen Wert und eine hohe Qualität zu 

schaffen. Bei den Arbeiten an der Umsetzung des EHDS und weiteren Verbesserungen 

der Datensätze sollte Datensätzen Vorrang eingeräumt werden, die am besten geeignet 

sind, einen solchen Wert und eine solche Qualität zu schaffen. 

(40) ▌Die öffentlichen oder privaten Einrichtungen erhalten häufig Unterstützung aus 

öffentlichen Mitteln der Mitgliedstaaten oder der Union für die Erhebung und Verarbeitung 

elektronischer Gesundheitsdaten für Forschung, Statistik (amtlich und nicht amtlich) oder 

ähnliche Zwecke, auch in Bereichen, in denen die Erhebung solcher Daten fragmentiert 

oder schwierig ist, wie seltene Krankheiten, Krebs usw. Diese Daten, die von Inhabern 

von Gesundheitsdaten mit Unterstützung aus öffentlichen Mitteln der Union oder der 

Mitgliedstaaten erhoben und verarbeitet werden, sollten den Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten ▌zur Verfügung gestellt werden, um die Wirkung der öffentlichen 

Investitionen zu maximieren und Forschung, Innovation, Patientensicherheit oder 

Politikgestaltung zum Nutzen der Gesellschaft zu unterstützen. In einigen Mitgliedstaaten 

spielen private Einrichtungen, darunter private Gesundheitsdienstleister und 

Berufsverbände, eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen. Die Gesundheitsdaten, deren 

Inhaber solche Einrichtungen sind, sollten ebenfalls für die Sekundärnutzung zur 

Verfügung gestellt werden. Bei den Inhabern von Gesundheitsdaten im Zusammenhang 

mit der Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten sollte es sich daher um 

Einrichtungen handeln, die Gesundheits- oder Pflegedienstleister sind oder 

Forschungsarbeiten in Bezug auf den Gesundheits- oder Pflegesektor durchführen oder 

Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, die für den Gesundheits- oder Pflegesektor 

bestimmt sind. Bei solchen Einrichtungen kann es sich um öffentliche, nicht 

gewinnorientierte oder private Einrichtungen handeln. Im Einklang mit dieser 

Definition sollten Pflegeheime, Tagesbetreuungszentren, Einrichtungen, die 

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen oder geschäftliche und 

technologische Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Pflege wie orthopädische 
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Leistungen erbringen, und Unternehmen, die Pflegedienste erbringen, als Inhaber von 

Gesundheitsdaten gelten. Juristische Personen, die Wellness-Anwendungen entwickeln, 

sollten ebenfalls Inhaber von Gesundheitsdaten sein. Die Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union, die die oben genannten Kategorien von Gesundheits- und 

Gesundheitsdaten sowie Sterblichkeitsregister verarbeiten, sollten ebenfalls als Inhaber 

von Gesundheitsdaten gelten. Um eine unverhältnismäßige Belastung zu vermeiden, 

sollten natürliche Personen und Kleinstunternehmen in der Regel von den Pflichten als 

Inhaber von Gesundheitsdaten ausgenommen werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

jedoch die Möglichkeit haben, die Pflichten der Dateninhaber in ihren nationalen 

Rechtsvorschriften auf natürliche Personen und Kleinstunternehmen auszuweiten. Zur 

Verringerung des Verwaltungsaufwands und im Lichte der Grundsätze der Wirksamkeit 

und Effizienz sollten die Mitgliedstaaten im Wege nationaler Rechtsvorschriften 

beschließen können, dass die Pflichten als Dateninhaber für bestimmte Kategorien von 

Dateninhabern von Vermittlungsstellen für Gesundheitsdaten wahrgenommen werden. 

Diese Vermittlungsstellen für Gesundheitsdaten sollten juristische Personen sein, die in 

der Lage sind, von Dateninhabern bereitgestellte elektronische Gesundheitsdaten zu 

verarbeiten und für die Sekundärnutzung zur Verfügung zu stellen. Diese 

Vermittlungsstellen für Gesundheitsdaten nehmen andere Aufgaben wahr als die in 

Artikel 10 der Verordnung (EU) 2022/868 genannten Datenvermittlungsdienste. 

„Vermittlungsstelle für Gesundheitsdaten“ bezeichnet eine juristische Person, die in der 

Lage ist, von Dateninhabern für die Sekundärnutzung bereitgestellte elektronische 

Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Erfassung, 

bereitzustellen, zu verarbeiten, zu beschränken oder sie auszutauschen. 

(40c) Elektronische Gesundheitsdaten, die durch Rechte des geistigen Eigentums oder 

Geschäftsgeheimnisse geschützt sind, einschließlich Daten über klinische Prüfungen, 

Untersuchungen und Studien, können für die Sekundärnutzung sehr nützlich sein und 

Innovationen innerhalb der Union zum Nutzen der Patienten in der Union fördern. Um 

Anreize für eine kontinuierliche Führungsrolle der Union in diesem Bereich zu 

schaffen, werden die Daten klinischer Prüfungen und klinischer Untersuchungen über 

den EHDS für die Sekundärnutzung [...] ausgetauscht. Sie sollten so weit wie möglich 

zur Verfügung gestellt werden, wobei alle zum Schutz dieser Rechte erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen sind. Diese Verordnung sollte nicht dazu verwendet werden, 

einen solchen Schutz zu verringern oder zu umgehen, und sie sollte mit den 

einschlägigen Transparenzbestimmungen des Unionsrechts, wie denjenigen für Daten 
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zu klinischen Prüfungen und klinischen Untersuchungen, im Einklang stehen. Es ist 

Sache der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten, zu bewerten, wie dieser Schutz gewahrt 

werden und gleichzeitig den Nutzern von Gesundheitsdaten der Zugang zu diesen Daten 

so weit wie möglich gewährt werden kann. Wenn sie dazu nicht in der Lage ist, sollte sie 

den Nutzer der Gesundheitsdaten informieren und erläutern, warum es nicht möglich 

ist, Zugang zu diesen Daten zu gewähren. Rechtliche, organisatorische und technische 

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums oder von 

Geschäftsgeheimnissen könnten gemeinsame vertragliche Vereinbarungen über den 

Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten, spezifische Verpflichtungen in Bezug auf 

diese Rechte innerhalb der Datengenehmigung, die Vorverarbeitung der Daten zur 

Generierung abgeleiteter Daten, durch die ein Geschäftsgeheimnis geschützt wird, die 

für den Nutzer aber immer noch brauchbar sind, oder die Konfiguration der sicheren 

Verarbeitungsumgebung, sodass diese Daten für den Nutzer von Gesundheitsdaten nicht 

zugänglich sind, umfassen. 

(41) Die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten im Rahmen des EHDS sollte es öffentlichen, 

privaten, nicht gewinnorientierten Einrichtungen sowie einzelnen Forschern ermöglichen, 

für die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Zwecke Zugang zu Gesundheitsdaten 

für Forschung, Innovation, Politikgestaltung, Bildung, Patientensicherheit, 

Regulierungstätigkeiten oder personalisierte Medizin zu erhalten. Der Zugang zu Daten für 

die Sekundärnutzung sollte dem allgemeinen Interesse der Gesellschaft dienen. 

Insbesondere mit der Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten für Forschungs- und 

Entwicklungszwecke sollte dazu beigetragen werden, dass der Gesellschaft neue 

Arzneimittel, Medizinprodukte, Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen zu 

erschwinglichen und fairen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger der Union zur 

Verfügung stehen und dass der Zugang und die Verfügbarkeit dieser Produkte und 

Dienstleistungen in allen Mitgliedstaaten verbessert werden. Zu den Tätigkeiten, für die 

der Zugang im Rahmen dieser Verordnung rechtmäßig ist, kann die Nutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten durch öffentliche Stellen für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben gehören, darunter öffentliche Aufgaben wie Gesundheitsüberwachung, Planung 

und Berichterstattung, Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie Sicherstellung der 

Patientensicherheit, der Qualität der Versorgung und der Nachhaltigkeit der 

Gesundheitssysteme. Für öffentliche Einrichtungen und Organe, Einrichtungen und 

sonstige Stellen der Union kann der regelmäßige Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten über einen längeren Zeitraum erforderlich sein, auch zur Erfüllung ihres 
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Mandats nach Maßgabe dieser Verordnung. Öffentliche Stellen können solche 

Forschungstätigkeiten unter Einbeziehung von Dritten, einschließlich 

Unterauftragnehmern, durchführen, solange die öffentliche Stelle jederzeit die Aufsicht 

über diese Tätigkeiten ausübt. Mit der Bereitstellung der Daten sollten auch Tätigkeiten 

unterstützt werden, die mit wissenschaftlicher Forschung ▌zusammenhängen. Der Begriff 

der Zwecke wissenschaftlicher Forschung sollte weit ausgelegt werden und 

beispielsweise die technologische Entwicklung und die Demonstration, die 

Grundlagenforschung, die angewandte Forschung und privat finanzierte Forschung 

einschließen. Beispiele hierfür sind Innovationstätigkeiten, einschließlich des Trainierens 

von KI-Algorithmen, die in der Gesundheitsversorgung oder Pflege natürlicher Personen 

eingesetzt werden könnten, sowie die Bewertung und Weiterentwicklung bestehender 

Algorithmen und Produkte für solche Zwecke. Der EHDS sollte auch zur 

Grundlagenforschung beitragen; während die Vorteile für Endnutzer und Patienten in 

der Grundlagenforschung möglicherweise weniger unmittelbar sind, ist diese Forschung 

für den langfristigen gesellschaftlichen Nutzen von entscheidender Bedeutung. In 

einigen Fällen könnten die Informationen zu bestimmten natürlicher Personen (z. B. 

Genomdaten natürlicher Personen mit einer bestimmten Krankheit) die Diagnose oder 

Behandlung anderer natürlicher Personen unterstützen. Für öffentliche Stellen ist es 

erforderlich, über den für Notlagen ausgelegten Geltungsbereich von Kapitel V der 

Verordnung (EU) 2023/2854 hinauszugehen. Die öffentlichen Stellen können jedoch die 

Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten um Unterstützung bei der Verarbeitung oder 

Verlinkung von Daten ersuchen. Die vorliegende Verordnung sieht zwar einen Kanal vor, 

über den öffentliche Stellen Zugang zu Informationen erhalten können, die sie zur 

Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben benötigen, erweitert jedoch nicht 

das Mandat dieser öffentlichen Stellen. ▌ 

(41aa) Jedes Bestreben, die Daten für Maßnahmen zum Nachteil der betroffenen natürlichen 

Person zu verwenden, beispielsweise, um Versicherungsbeiträge zu erhöhen, 

Handlungen durchzuführen, die möglicherweise zum Nachteil der natürlichen Personen 

in Verbindung mit Beschäftigung, Rente oder Bankwesen wären, einschließlich bei der 

Vergabe von Hypotheken, Produkte oder Behandlungen zu bewerben, Entscheidungen 

im Einzelfall zu automatisieren, die Identität natürlicher Personen zu rekonstruieren 

oder schädliche Produkte zu entwickeln, sollte verboten werden. Dieses Verbot gilt für 

Tätigkeiten, die gegen ethische Bestimmungen des nationalen Rechts verstoßen, mit 

Ausnahme ethischer Bestimmungen im Zusammenhang mit Einwilligung, dem Recht, 
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Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einzulegen, und dem 

Widerspruchsrecht, wobei in Anwendung des allgemeinen Grundsatzes des Vorrangs des 

Unionsrechts diese Verordnung Vorrang vor dem nationalen Recht hat. Es sollte auch 

verboten sein, Dritten, die nicht in der Datengenehmigung genannt sind, Zugang zu den 

elektronischen Gesundheitsdaten zu gewähren oder diese anderweitig bereitzustellen. 

Die Identität der befugten Personen, insbesondere des Projektleiters, die das Recht auf 

Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten in der sicheren 

Verarbeitungsumgebung haben, sollte in der Datengenehmigung angegeben werden. 

Die Projektleiter sind die Personen, die hauptsächlich für die Beantragung des Zugangs 

zu den elektronischen Gesundheitsdaten und die Verarbeitung der angeforderten Daten 

in der sicheren Verarbeitungsumgebung im Auftrag des Nutzers von Gesundheitsdaten 

zuständig sind. 

(41ab) Mit dieser Verordnung sollte keine Ermächtigung zur Sekundärnutzung von 

Gesundheitsdaten zum Zwecke der Strafverfolgung geschaffen werden. Die Verhütung, 

Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung 

durch die zuständigen Behörden sollte nicht zu den sekundären Zwecken gehören, die 

unter diese Verordnung fallen. Daher sollten Gerichte und andere Einrichtungen des 

Justizsystems nicht als Datennutzer für die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten im 

Rahmen dieser Verordnung betrachtet werden. Darüber hinaus sollten Gerichte und 

andere Einrichtungen des Justizsystems nicht unter die Definition des Begriffs „Inhaber 

von Gesundheitsdaten“ fallen und daher nicht Adressaten der Verpflichtungen sein, die 

den Inhabern von Gesundheitsdaten gemäß dieser Verordnung obliegen. Die Befugnisse 

der zuständigen Behörden, für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung 

von Straftaten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen elektronische Gesundheitsdaten 

zu erhalten, bleiben unberührt. Ebenso fallen elektronische Gesundheitsdaten, die sich 

zum Zwecke von Gerichtsverfahren im Besitz von Gerichten befinden, nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung. 

(42) Die Einrichtung einer oder mehrerer Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten, die den 

Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten in den Mitgliedstaaten unterstützen, ist ein 

wesentliches Element zur Förderung der Sekundärnutzung gesundheitsbezogener Daten. 

Die Mitgliedstaaten sollten daher eine oder mehrere Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten einrichten, um beispielsweise ihrer verfassungsrechtlichen, 

organisatorischen und administrativen Struktur Rechnung zu tragen. Bei mehr als einer 

Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte jedoch eine von ihnen als 
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Koordinierungsstelle benannt werden. Richtet ein Mitgliedstaat mehrere Stellen für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten ein, so sollte er auf nationaler Ebene Vorschriften festlegen, 

die die koordinierte Beteiligung dieser Stellen am EHDS-Ausschuss sicherstellen. 

Insbesondere sollte der betreffende Mitgliedstaat eine Stelle für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung 

dieser Stellen fungiert, und für eine rasche und reibungslose Zusammenarbeit mit den 

anderen Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten, dem EHDS-Ausschuss und der 

Kommission sorgen. Die Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten können sich 

hinsichtlich Organisation und Größe unterscheiden, von einer speziell für den Zweck 

eingerichteten eigenständigen Organisation bis zu einem Referat oder einer Abteilung in 

einer bestehenden Organisation ▌. Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollten ihre 

Entscheidungen über den Zugang zu elektronischen Daten für die Sekundärnutzung 

unbeeinflusst treffen und jegliche Interessenkonflikte vermeiden. Mitglieder der 

Leitungs- und Entscheidungsstellen und das Personal jeder Stelle für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten sollten daher von jeder nicht mit ihren Aufgaben zu vereinbarenden 

Handlung absehen und keine nicht vereinbare Tätigkeit ausüben. Die Unabhängigkeit 

von Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte jedoch nicht bedeuten, dass sie 

keinen Kontroll- oder Überwachungsmechanismen in Bezug auf ihre finanziellen 

Ausgaben unterliegen oder einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden können. 

Jede Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte mit Finanzmitteln, technischen 

Ressourcen, Personal, Räumlichkeiten und einer Infrastruktur so ausgestattet werden, wie 

es für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben, einschließlich der Zusammenarbeit mit 

anderen Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten in der Union, erforderlich ist. Jede 

Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte über einen eigenen, öffentlichen 

Jahreshaushalt verfügen, der Teil des gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts 

sein kann. Für einen besseren Zugang zu Gesundheitsdaten und ergänzend zu Artikel 7 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/868 sollten die Mitgliedstaaten den Stellen für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten die Befugnis übertragen, Entscheidungen über den Zugang zu 

Gesundheitsdaten und deren Sekundärnutzung zu treffen. Dies könnte dadurch geschehen, 

dass den von den Mitgliedstaaten nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/868 

benannten zuständigen Stellen neue Aufgaben zugewiesen werden oder dass bestehende 

oder neue sektorale Stellen bestimmt werden, die für die genannten Aufgaben im 

Zusammenhang mit dem Zugang zu Gesundheitsdaten zuständig sind. Die Mitglieder und 
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Mitarbeiter der Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollten über die 

erforderlichen Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen verfügen.  

(43) Die Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollten die Anwendung von Kapitel IV 

der vorliegenden Verordnung überwachen und zu seiner einheitlichen Anwendung in der 

gesamten Union beitragen. Zu diesem Zweck sollten die Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten untereinander und mit der Kommission zusammenarbeiten ▌. Die 

Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollten auch mit Interessengruppen, 

einschließlich Patientenorganisationen, zusammenarbeiten. Die Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten sollten Inhaber von Gesundheitsdaten, bei denen es sich um kleine 

Unternehmen gemäß der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission handelt, 

insbesondere Ärzte und Apotheken, unterstützen. Da die Sekundärnutzung von 

Gesundheitsdaten die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten einschließt, 

finden die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 Anwendung, und 

die Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 

2018/1725 sollten weiterhin die einzigen für die Durchsetzung dieser Vorschriften 

zuständigen Behörden sein. ▌Die Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollten die 

Datenschutzbehörden über alle verhängten Sanktionen und alle möglichen Probleme im 

Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für die Sekundärnutzung ▌informieren und alle 

ihnen zur Verfügung stehenden einschlägigen Informationen austauschen, um die 

Durchsetzung der einschlägigen Vorschriften sicherzustellen. Zusätzlich zu den 

Aufgaben, die zur Sicherstellung einer wirksamen Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten 

erforderlich sind, sollte die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten darauf hinarbeiten, 

die Verfügbarkeit zusätzlicher Gesundheitsdatensätze auszuweiten ▌und die Entwicklung 

gemeinsamer Standards zu fördern. Sie sollten erprobte modernste Techniken nutzen, die 

sicherstellen, dass die elektronischen Gesundheitsdaten in einer Weise verarbeitet werden, 

bei der die Privatsphäre in Bezug auf die Informationen in den Daten, deren 

Sekundärnutzung erlaubt wird, gewahrt bleibt; dazu gehören auch Techniken zur 

Pseudonymisierung, Anonymisierung, Generalisierung, Unterdrückung und 

Randomisierung personenbezogener Daten. Die Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten können Datensätze so bearbeiten, dass sie die Anforderungen der 

Datennutzer entsprechend der erteilten Datengenehmigung erfüllen. In diesem 

Zusammenhang sollten die Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten 

grenzüberschreitend zusammenarbeiten, um bewährte Verfahren und Techniken zu 

erarbeiten und auszutauschen. Dazu gehören auch Vorschriften für die Anonymisierung 
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von Mikrodatensätzen. Soweit relevant, sollte die Kommission die Verfahren und 

Anforderungen sowie die technischen Instrumente für ein einheitliches Verfahren zur 

Anonymisierung und Pseudonymisierung der elektronischen Gesundheitsdaten 

festlegen.  

(44) Die Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollten für Transparenz bei der 

Sekundärnutzung sorgen, indem sie die Öffentlichkeit über die erteilten 

Genehmigungen und ihre Begründungen, die Maßnahmen zum Schutz der Rechte 

natürlicher Personen, die Art und Weise, wie natürliche Personen ihre Rechte in Bezug 

auf die Sekundärnutzung ausüben können, und die Ergebnisse der Sekundärnutzung – 

z. B. durch Links zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen – informieren. Diese 

Informationen über die Ergebnisse der Sekundärnutzung sollten gegebenenfalls auch 

eine vom Nutzer der Gesundheitsdaten bereitzustellende Zusammenfassung für Laien 

umfassen. Diese Transparenzpflichten ergänzen die in Artikel 14 der Verordnung (EU) 

2016/679 festgelegten Verpflichtungen. Die in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

2016/679 vorgesehenen Ausnahmen könnten angewendet werden. Werden solche 

Ausnahmen angewendet, so tragen diese Transparenzpflichten dazu bei, eine faire und 

transparente Verarbeitung gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 

sicherzustellen, z. B. Informationen über den Zweck und die verarbeiteten 

Datenkategorien, sodass natürliche Personen verstehen können, ob ihre Daten gemäß 

Datengenehmigungen für die Sekundärnutzung bereitgestellt werden.  

(44a)  Natürliche Personen sollten über die Inhaber von Gesundheitsdaten über wesentliche 

Erkenntnisse im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit informiert werden, die von 

Nutzern von Gesundheitsdaten festgestellt wurden. Natürliche Personen sollten das 

Recht haben, zu beantragen, dass sie nicht über solche Erkenntnisse informiert werden. 

Die Mitgliedstaaten könnten hierfür Bedingungen festlegen. Die Mitgliedstaaten sollten 

gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) 2016/679 den Umfang der 

Verpflichtung zur Unterrichtung natürlicher Personen einschränken können, wenn dies 

zu ihrem Schutz auf der Grundlage der Patientensicherheit und der Ethik erforderlich 

ist, indem sie die Übermittlung ihrer Informationen aufschieben, bis ein Angehöriger 

der Gesundheitsberufe den natürlichen Personen Informationen, die sich 

möglicherweise auf sie auswirken können, mitteilen und erläutern kann. 

(44b)  Im Sinne der Transparenz sollten Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten auch alle 

zwei Jahre Tätigkeitsberichte veröffentlichen, die einen Überblick über ihre Tätigkeiten 
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enthalten. Hat ein Mitgliedstaat mehr als eine Stelle für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten benannt, sollte die Koordinierungsstelle einen gemeinsamen Bericht 

erstellen und veröffentlichen. Die Tätigkeitsberichte sollten einer im EHDS-Ausschuss 

vereinbarten Struktur folgen und einen Überblick über die Tätigkeiten bieten, 

einschließlich Informationen über Entscheidungen über Anträge, Prüfungen und die 

Zusammenarbeit mit einschlägigen Interessenträgern. Zu diesen Interessenträgern 

können Vertreter natürlicher Personen, Patientenorganisationen, Angehörige der 

Gesundheitsberufe, Forscher und Ethikausschüsse gehören. 

▌(46) Um die Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten zu unterstützen, sollten die 

Dateninhaber davon absehen, die Daten zurückzuhalten, ungerechtfertigte Gebühren zu 

verlangen, die nicht transparent sind oder in keinem angemessenen Verhältnis zu den 

Kosten für die Bereitstellung von Daten (und gegebenenfalls zu den Grenzkosten für die 

Datenerhebung) stehen, von den Datennutzern zu verlangen, sie als Mitherausgeber ihrer 

Forschungsarbeiten zu nennen, oder andere Praktiken anzuwenden, die Datennutzer von 

Datenanfragen abhalten könnten. Handelt es sich bei einem Inhaber von 

Gesundheitsdaten um eine öffentliche Stelle, so sollte der mit seinen Kosten verbundene 

Teil der Gebühren nicht die Kosten der erstmaligen Erhebung der Daten abdecken. Ist 

für die Erteilung einer Datengenehmigung eine Ethikprüfung erforderlich, so sollte diese 

Prüfung einzelfallbezogen erfolgen. ▌ 

(47) Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten ▌sollten für ihre Arbeit Gebühren unter 

Berücksichtigung der in der Verordnung (EU) 2022/868 vorgesehenen horizontalen 

Vorschriften erheben dürfen. Bei der Höhe dieser Gebühren kann der Situation und den 

Interessen von KMU, einzelnen Forschern oder öffentlichen Einrichtungen Rechnung 

getragen werden. Insbesondere können die Mitgliedstaaten Strategien für die Stellen für 

den Zugang zu Gesundheitsdaten in ihrem Hoheitsgebiet festlegen, die ermäßigte 

Gebühren für bestimmte Kategorien von Datennutzern ermöglichen. Die Stellen für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten sollten in der Lage sein, die Kosten ihrer Tätigkeiten 

durch Gebühren zu decken, die auf verhältnismäßige, gerechtfertigte und transparente 

Weise festgelegt werden. Dies kann zu höheren Gebühren für einige Nutzer führen, 

wenn die Bearbeitung ihrer Anträge auf Datenzugang und Datenanfragen mehr Arbeit 

erfordert. Die Inhaber von Gesundheitsdaten sollten auch Gebühren für die Bereitstellung 

von Daten, die ihren Kosten entsprechen, erheben dürfen. Die Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten sollten über die Höhe dieser Gebühren entscheiden, die auch die vom 

Inhaber der Gesundheitsdaten verlangten Gebühren umfassen würden. Solche 
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Gebühren sollten den Inhabern von Gesundheitsdaten durch die Stellen für den Zugang 

zu Gesundheitsdaten in einer einzigen Rechnung in Rechnung gestellt werden. Die 

Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte dann den entsprechenden Teil an den 

Inhaber der Gesundheitsdaten übermitteln. Um ein harmonisiertes Konzept für die 

Gebührenpolitik und -struktur sicherzustellen, sollte die Kommission 

Durchführungsrechtsakte erlassen. Für die nach der vorliegenden Verordnung erhobenen 

Gebühren sollten die Bestimmungen des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2023/2854 

gelten. 

(48) Um die Durchsetzung der Vorschriften über die Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten zu verbessern, sollten geeignete Maßnahmen vorgesehen werden, die für 

den Fall, dass Nutzer oder Inhaber von Gesundheitsdaten ihren Verpflichtungen nicht 

nachkommen, Geldbußen oder Durchsetzungsmaßnahmen durch die Stellen für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten oder den vorübergehenden oder endgültigen Ausschluss 

dieser Nutzer oder Inhaber von Gesundheitsdaten aus dem EHDS-Rahmen nach sich 

ziehen können. Die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte befugt sein, die 

Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen, und den Nutzern oder Inhabern von 

Gesundheitsdaten die Möglichkeit einräumen, auf etwaige Feststellungen zu antworten 

und Verstöße abzustellen. Bei der Entscheidung über die Höhe der Geldbußen oder das 

Ausmaß der Durchsetzungsmaßnahmen in jedem Einzelfall sollten die Stellen für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten die in dieser Verordnung festgelegten Kostenspielräume 

und Kriterien berücksichtigen und sicherstellen, dass die Maßnahmen oder Geldbußen 

verhältnismäßig sind. 

(49) Angesichts der Sensibilität elektronischer Gesundheitsdaten ist es erforderlich, die Risiken 

für die Privatsphäre natürlicher Personen durch Anwendung des Grundsatzes der 

Datenminimierung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 zu 

verringern. Daher sollten in allen Fällen, in denen dies ausreicht, nicht 

personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten zur Verfügung gestellt werden. Wenn 

der Datennutzer personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten verwenden muss, sollte 

er die Verwendung dieser Art von Daten in seinem Antrag eindeutig begründen, und die 

Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte die Gültigkeit dieser Begründung 

bewerten. Die personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten sollten nur in 

pseudonymisiertem Format zur Verfügung gestellt werden. Unter Berücksichtigung der 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung sollten die Daten so früh wie möglich in der Kette 

der Bereitstellung von Daten für die Sekundärnutzung anonymisiert oder 
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pseudonymisiert werden. Die Pseudonymisierung und Anonymisierung kann von den 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten oder von den Inhabern von Gesundheitsdaten 

vorgenommen werden. Als Verantwortliche können Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten und Inhaber von Gesundheitsdaten diese Aufgaben an 

Auftragsverarbeiter delegieren. Wenn eine Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten 

Zugang zu einem anonymisierten oder pseudonymisierten Datensatz gewährt, sollte sie 

den neuesten Stand der Anonymisierungs- oder Pseudonymisierungstechnologie und 

-standards anwenden und dadurch so weit wie möglich sicherstellen, dass die Identität 

natürlicher Personen nicht rekonstruiert werden kann. Solche Technologien und 

Standards für die Anonymisierung von Daten sollten weiterentwickelt werden. Nutzer 

von Gesundheitsdaten dürfen nicht versuchen, die Identität natürlicher Personen aus den 

nach dieser Verordnung bereitgestellten Datensätzen zu rekonstruieren, vorbehaltlich der 

in dieser Verordnung festgelegten Geldbußen und Durchsetzungsmaßnahmen oder 

möglicher strafrechtlicher Sanktionen, sofern dies in den nationalen Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist. ▌Darüber hinaus kann ein Antragsteller für Gesundheitsdaten die für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten zuständigen Stellen ersuchen, auf eine 

Gesundheitsdatenanfrage zu antworten, auch in einem anonymisierten oder aggregierten 

statistischen Format. In diesem Fall würde der Nutzer von Gesundheitsdaten nur nicht 

personenbezogene Daten verarbeiten, und die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten 

bliebe alleiniger Verantwortlicher für alle personenbezogenen Daten, die zur 

Beantwortung der Gesundheitsdatenanfrage erforderlich sind. 

(50) Um sicherzustellen, dass alle für den Zugang zu Gesundheitsdaten zuständigen Stellen 

Genehmigungen in ähnlicher Weise ausstellen, ist es erforderlich, für ähnliche Anfragen in 

verschiedenen Mitgliedstaaten ein einheitliches Standardverfahren für die Erteilung von 

Datengenehmigungen festzulegen. Der Antragsteller sollte den Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten verschiedene Informationen zur Verfügung stellen, die der Stelle bei der 

Bewertung des Antrags auf Datenzugang und bei der Entscheidung helfen, ob der 

Antragsteller eine Datengenehmigung für die Sekundärnutzung von Daten erhalten kann, 

wobei auch zwischen den verschiedenen Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten für 

Kohärenz zu sorgen ist. Die im Rahmen des Antrags auf Datenzugang bereitgestellten 

Informationen sollten den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen, um eine 

gründliche Bewertung zu ermöglichen, da eine Datengenehmigung nur erteilt werden 

sollte, wenn alle in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Darüber hinaus sollte sie gegebenenfalls eine Erklärung des Antragstellers für 
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Gesundheitsdaten enthalten, dass die beabsichtigte Verwendung der angeforderten 

Daten nicht die Gefahr einer Stigmatisierung oder einer Schädigung der Würde von 

Einzelpersonen oder Gruppen, auf die sich der angeforderte Datensatz bezieht, birgt. 

Eine Ethikprüfung kann auf der Grundlage des nationalen Rechts verlangt werden. Ist dies 

der Fall, sollten bestehende Ethikgremien solche Bewertungen für die Stelle für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten durchführen können. Die bestehenden Ethikgremien der 

Mitgliedstaaten sollten der Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten zu diesem Zweck 

ihr Fachwissen zur Verfügung stellen. Alternativ können die Mitgliedstaaten 

beschließen, Ethikgremien oder Fachwissen zu ethischen Fragen zu einem integralen 

Bestandteil der Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten zu machen. Die Stelle für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten und gegebenenfalls die Inhaber von Gesundheitsdaten 

sollten die Nutzer von Gesundheitsdaten bei der Auswahl der geeigneten Datensätze oder 

Datenquellen für den vorgesehenen Zweck der Sekundärnutzung unterstützen. Benötigt der 

Antragsteller Daten in einem anonymisierten und aggregierten statistischen Format, so 

sollte er eine Datenanfrage stellen, in der die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten 

ersucht wird, direkt das Ergebnis zu übermitteln. Eine Verweigerung einer 

Datengenehmigung durch die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte den 

Antragsteller nicht daran hindern, einen neuen Antrag auf Datenzugang einzureichen. 

Die Kommission sollte ein harmonisiertes Vorgehen der verschiedenen Stellen für den 

Zugang zu Gesundheitsdaten sicherstellen und unnötigen Verwaltungsaufwand für die 

Antragsteller für Gesundheitsdaten begrenzen, indem sie die Harmonisierung der Anträge 

auf Zugang zu Gesundheitsdaten sowie der Gesundheitsdatenanfragen unterstützt, unter 

anderem durch die Erstellung einschlägiger Vorlagen. 

(51) Angesichts ihrer begrenzten Ressourcen können die Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten Priorisierungsregeln anwenden, z. B. die Priorisierung öffentlicher 

Einrichtungen gegenüber privaten Einrichtungen; innerhalb derselben Prioritätskategorie 

sollten sie jedoch weder bestimmte Einrichtungen im eigenen Land noch Einrichtungen aus 

anderen Mitgliedstaaten bevorzugen oder benachteiligen. Der Nutzer von 

Gesundheitsdaten sollte in der Lage sein, die Dauer der Datengenehmigung zu verlängern, 

um beispielsweise Prüfern wissenschaftlicher Veröffentlichungen Zugang zu den 

Datensätzen zu gewähren oder eine zusätzliche Analyse des Datensatzes auf der Grundlage 

der ersten Erkenntnisse zu ermöglichen. Dafür wäre eine Änderung der Genehmigung für 

Gesundheitsdaten erforderlich und kann eine Zusatzgebühr erhoben werden. Allerdings 

sollten diese zusätzlichen Verwendungen des Datensatzes in allen Fällen aus der 
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Datengenehmigung hervorgehen. Vorzugsweise sollte der Nutzer von Gesundheitsdaten 

sie in seinem Erstantrag auf Erteilung der Datengenehmigung angeben. Die Kommission 

sollte ein harmonisiertes Vorgehen der verschiedenen Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten sicherstellen, indem sie die Harmonisierung der Datengenehmigungen 

unterstützt. 

(52) Wie die COVID-19-Krise gezeigt hat, benötigen die Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union mit einem gesetzlichen Mandat im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit, insbesondere die Kommission, längerfristig und wiederkehrend Zugang zu 

Gesundheitsdaten. Dies kann nicht nur unter besonderen, durch Unionsrecht oder 

nationales Recht festgelegten Umständen in Krisenzeiten zutreffen, sondern auch, wenn 

es darum geht, regelmäßig wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Unterstützung 

für die Politik der Union bereitzustellen. Der Zugang zu diesen Daten kann in bestimmten 

Mitgliedstaaten oder im gesamten Gebiet der Union erforderlich sein. Diese Nutzer von 

Gesundheitsdaten sollten von einem beschleunigten Verfahren profitieren können, bei 

dem die Daten in der Regel in weniger als zwei Monaten bereitgestellt werden, wobei die 

Frist in komplexeren Fällen um einen Monat verlängert werden kann. 

(53) Den Mitgliedstaaten sollte es ermöglicht werden, vertrauenswürdige Dateninhaber zu 

benennen, für die das Datengenehmigungsverfahren in vereinfachter Weise 

durchgeführt würde, um den Verwaltungsaufwand für die Stellen für Zugang zu 

Gesundheitsdaten bei der Verwaltung von Anträgen auf die von ihnen verarbeiteten 

Daten zu verringern. Vertrauenswürdigen Dateninhabern sollte es ermöglicht werden, 

die im Rahmen dieses vereinfachten Verfahrens eingereichten Anträge auf Zugang zu 

Daten unter Berücksichtigung ihres Fachwissens im Umgang mit der Art der von ihnen 

verarbeiteten Gesundheitsdaten zu bewerten und eine Empfehlung in Bezug auf eine 

Datengenehmigung abzugeben. Die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte 

weiterhin für die Erteilung der endgültigen Datengenehmigung zuständig sein und nicht 

an die Empfehlung des vertrauenswürdigen Dateninhabers gebunden sein. 

Vermittlungsstellen für Gesundheitsdaten sollten nicht als vertrauenswürdige Inhaber 

von Gesundheitsdaten benannt werden. 

(54) Angesichts der Sensibilität elektronischer Gesundheitsdaten sollten die Datennutzer keinen 

uneingeschränkten Zugang zu diesen Daten haben. Der Zugang zu den angeforderten 

elektronischen Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung sollte über eine sichere 

Verarbeitungsumgebung erfolgen. Um strenge technische Vorkehrungen und 
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Sicherheitsgarantien für die elektronischen Gesundheitsdaten sicherzustellen, sollte die 

Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten oder, wo zutreffend, der vertrauenswürdige 

Dateninhaber den Zugang zu diesen Daten in einer sicheren Verarbeitungsumgebung 

gewähren, wobei die hohen technischen und sicherheitsbezogenen Standards gemäß dieser 

Verordnung einzuhalten sind. ▌Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 

solchen sicheren Umgebung sollte mit der Verordnung (EU) 2016/679 im Einklang stehen, 

einschließlich – wenn die sichere Umgebung von einem Dritten verwaltet wird – der 

Anforderungen in Artikel 28 und gegebenenfalls in Kapitel V. Eine solche sichere 

Verarbeitungsumgebung sollte die mit den Verarbeitungstätigkeiten verbundenen 

Datenschutzrisiken verringern und verhindern, dass elektronische Gesundheitsdaten direkt 

an die Datennutzer übermittelt werden. Die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten 

oder der Dateninhaber, der diesen Dienst erbringt, sollte jederzeit die Kontrolle über den 

Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten behalten, der den Datennutzern 

entsprechend den Bedingungen der erteilten Datengenehmigung gewährt wird. Nur nicht 

personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten, die keine elektronischen 

Gesundheitsdaten enthalten, sollten von den Datennutzern aus einer solchen sicheren 

Verarbeitungsumgebung extrahiert werden. Somit stellt es eine wesentliche 

Schutzmaßnahme dar, die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die 

Verarbeitung ihrer elektronischen Gesundheitsdaten zu Zwecken der Sekundärnutzung zu 

wahren. Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung gemeinsamer 

Sicherheitsstandards unterstützen, um die Sicherheit und Interoperabilität der 

verschiedenen sicheren Umgebungen zu fördern. 

(54a)  In der Verordnung (EU) 2022/868 sind die allgemeinen Vorschriften für den Umgang 

mit Datenaltruismus festgelegt. Da im Gesundheitswesen mit sensiblen Daten 

umgegangen wird, sollten im Wege des in der Verordnung (EU) 2022/868 vorgesehenen 

Regelwerks zusätzliche Kriterien festgelegt werden. Sieht ein solches Regelwerk die 

Nutzung einer sicheren Verarbeitungsumgebung für diesen Sektor vor, so sollte diese 

Umgebung den in der vorliegenden Verordnung festgelegten Kriterien entsprechen. Die 

Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollten mit den gemäß der Verordnung 

(EU) 2022/868 benannten Stellen zusammenarbeiten, um die Tätigkeit 

datenaltruistischer Organisationen im Gesundheits- oder Pflegesektor zu überwachen. 

(55) Für die Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten im Rahmen einer erteilten 

Genehmigung oder einer Datenanfrage sollten die Inhaber von Gesundheitsdaten, 

einschließlich vertrauenswürdiger Inhaber, die Stellen für den Zugang zu 
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Gesundheitsdaten und die Nutzer von Gesundheitsdaten der Reihe nach für einen 

bestimmten Teil des Prozesses und gemäß ihren entsprechenden Rollen im Prozess als 

Verantwortliche gelten. Der Inhaber von Gesundheitsdaten sollte als Verantwortlicher 

für die Offenlegung der angefragten personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten für die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten gelten, wogegen 

die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten als Verantwortlicher für die 

Verarbeitung der personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten bei der 

Aufbereitung der Daten und deren Bereitstellung für den Nutzer der Gesundheitsdaten 

gelten sollte. Der Nutzer von Gesundheitsdaten sollte als Verantwortlicher für die 

Verarbeitung der personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten in 

pseudonymisierter Form in der sicheren Verarbeitungsumgebung gemäß der 

Datengenehmigung gelten. Die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollte als 

Auftragsverarbeiter im Namen des Nutzers von Gesundheitsdaten für die vom Nutzer 

von Gesundheitsdaten durchgeführte Verarbeitung gemäß einer Datengenehmigung in 

der sicheren Verarbeitungsumgebung sowie für eine Verarbeitung, um eine Antwort auf 

eine Datenanfrage zu erzeugen, gelten. Gleichermaßen sollte der vertrauenswürdige 

Inhaber von Gesundheitsdaten als Verantwortlicher für die Verarbeitung 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten für den Nutzer von Gesundheitsdaten 

aufgrund einer Datengenehmigung oder einer Datenanfrage gelten. Der 

vertrauenswürdige Inhaber von Gesundheitsdaten sollte als Auftragsverarbeiter für den 

Nutzer von Gesundheitsdaten gelten, wenn er Daten über eine sichere 

Verarbeitungsumgebung bereitstellt. 

(55b) Um einen inklusiven und nachhaltigen Rahmen für die länderübergreifende 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten zu schaffen, sollte eine 

grenzüberschreitende Infrastruktur eingerichtet werden. HealthData@EU sollte die 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten beschleunigen und gleichzeitig die 

Rechtssicherheit erhöhen, die Privatsphäre natürlicher Personen wahren und interoperabel 

sein. Aufgrund der Sensibilität von Gesundheitsdaten sollten nach Möglichkeit Grundsätze 

wie „Datenschutz durch Technikgestaltung“, „Datenschutz durch Voreinstellung“ und 

„Besser die Fragen zu den Daten bringen, statt die Daten selbst zu übertragen“ eingehalten 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten nationale Kontaktstellen für die Sekundärnutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten als organisatorische und technische Zugangstore für 

Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten benennen und diese Kontaktstellen mit 
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HealthData@EU verbinden. Der Datenzugangsdienst der Union sollte sich auch mit 

HealthData@EU verbinden. Darüber hinaus könnten ▌Forschungsinfrastrukturen, die 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 723/2009 des Rates17 als Konsortium für eine europäische 

Forschungsinfrastruktur (European Research Infrastructure Consortium, ERIC) oder 

gemäß dem Beschluss (EU) 2022/248118 als Konsortium für eine europäische 

Forschungsinfrastruktur (ERIC) gegründet wurden, oder ähnliche Strukturen, die durch 

andere Rechtsvorschriften der Union geschaffen wurden, sowie andere Arten von 

Einrichtungen, einschließlich Infrastrukturen im Rahmen des Europäischen 

Strategieforums für Forschungsinfrastrukturen (European Strategy Forum on Research 

Infrastructures, ESFRI) und Infrastrukturen unter dem Dach der Europäischen Cloud für 

offene Wissenschaft (European Open Science Cloud, EOSC) zur Teilnahme an 

HealthData@EU befugt werden. Nationale Kontaktstellen von Drittländern und auf 

internationaler Ebene eingerichtete Systeme könnten ebenfalls zur Teilnahme an 

HealthData@EU befugt werden, sofern sie die Anforderungen dieser Verordnung 

erfüllen. Die Digitalstrategie der Kommission fördert die Verknüpfung der 

verschiedenen gemeinsamen europäischen Datenräume. HealthData@EU sollte daher 

die Sekundärnutzung verschiedener Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten 

ermöglichen, einschließlich der Verknüpfung der Gesundheitsdaten mit Daten aus anderen 

Datenräumen wie Umwelt, Landwirtschaft, Soziales usw. Eine solche Interoperabilität 

zwischen dem Gesundheitswesen und Bereichen wie Umwelt, Soziales und 

Landwirtschaft könnte für zusätzliche Erkenntnisse über Gesundheitsdeterminanten von 

Bedeutung sein. Die Kommission könnte im Rahmen von HealthData@EU eine Reihe 

von Diensten bereitstellen, einschließlich der Unterstützung des Informationsaustauschs 

zwischen den für den Zugang zu Gesundheitsdaten zuständigen Stellen und befugten 

Teilnehmern bei der Bearbeitung von Anträgen auf grenzüberschreitenden Zugang, der 

Pflege von Katalogen der über die Infrastruktur verfügbaren elektronischen 

Gesundheitsdaten, der Auffindbarkeit von Netzen und Abfragen von Metadaten sowie von 

Konnektivitäts- und Compliance-Diensten. Die Kommission kann auch eine sichere 

Umgebung einrichten, die es ermöglicht, auf Antrag der Verantwortlichen Daten aus 

verschiedenen nationalen Infrastrukturen zu übermitteln und zu analysieren. ▌Im Interesse 

                                                 
17 Verordnung (EG) Nr. 723/2009 des Rates vom 25. Juni 2009 über den gemeinschaftlichen 

Rechtsrahmen für ein Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC) 
(ABl. L 206 vom 8.8.2009, S. 1). 

18  Beschluss (EU) 2022/2481 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 über die Aufstellung des Politikprogramms 2030 für die digitale 
Dekade (ABl. L 323 vom 19.12.2022, S. 4). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:723/2009;Nr:723;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2022/24811;Year3:2022;Nr3:24811&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2022/24811;Year3:2022;Nr3:24811&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/24811;Year2:2022;Nr2:24811&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/24811;Year2:2022;Nr2:24811&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:723/2009;Nr:723;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:206;Day:8;Month:8;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2022/2481;Year3:2022;Nr3:2481&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/2481;Year2:2022;Nr2:2481&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:19;Month:12;Year:2022;Page:4&comp=


 

 822 

der IT-Effizienz, der Rationalisierung und der Interoperabilität des Datenaustauschs sollten 

die bestehenden Systeme für die gemeinsame Datennutzung so weit wie möglich 

weiterverwendet werden, z. B. das technische System, das für den Austausch von 

Nachweisen nach dem Grundsatz der einmaligen Erfassung („Once Only Principle“) im 

Rahmen der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates19 

eingerichtet wurde. 

(55c) Da die Verbindung zu HealthData@EU auch die Übermittlung personenbezogener 

Daten des Antragstellers oder des Nutzers von Gesundheitsdaten in Drittländer mit sich 

bringen könnte, müssen für eine solche Weitergabe einschlägige 

Übermittlungsinstrumente gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 vorhanden 

sein. 

(56) Bei grenzüberschreitenden Registern oder Datenbanken wie den Registern der 

Europäischen Referenznetzwerke für seltene Krankheiten, die Daten von verschiedenen 

Gesundheitsdienstleistern in mehreren Mitgliedstaaten erhalten, sollte die für den Zugang 

zu Gesundheitsdaten verantwortliche Stelle, der der Koordinator des Registers angehört, 

für die Gewährung des Zugangs zu den Daten zuständig sein. 

(57) Das Genehmigungsverfahren für den Zugang zu personenbezogenen Gesundheitsdaten in 

verschiedenen Mitgliedstaaten kann für Datennutzer repetitiv und umständlich sein. Soweit 

möglich sollten Synergieeffekte geschaffen werden, um den Aufwand und die Hindernisse 

für die Datennutzer zu verringern. Dieses Ziel lässt sich unter anderem dadurch erreichen, 

dass der Grundsatz der einmaligen Antragstellung („Single Application Principle“) befolgt 

wird, d. h. der Datennutzer kann mit einem einzigen Antrag die Genehmigung mehrerer 

Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten in verschiedenen Mitgliedstaaten oder von 

verschiedenen befugten Teilnehmern einholen. 

(58) Die Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten sollten Informationen über die 

verfügbaren Datensätze und deren Merkmale bereitstellen, damit die Datennutzer 

grundlegende Fakten über den Datensatz in Erfahrung bringen und deren mögliche 

Relevanz für ihre Zwecke beurteilen können. Aus diesem Grund sollte jeder Datensatz 

zumindest Informationen über die Quelle, die Art der Daten und die Bedingungen für die 

Bereitstellung der Daten enthalten. Der Inhaber von Gesundheitsdaten sollte mindestens 

                                                 
19 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 

2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, 
Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 
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jährlich überprüfen, ob seine Beschreibung des Datensatzes im nationalen 

Datensatzkatalog korrekt und aktuell ist. Dementsprechend sollte ein EU-

Datensatzkatalog erstellt werden, um die Auffindbarkeit der im EHDS verfügbaren 

Datensätze zu erleichtern, Dateninhaber bei der Veröffentlichung ihrer Datensätze zu 

unterstützen, alle Interessenträger, einschließlich der breiten Öffentlichkeit, auch unter 

Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen, über die im EHDS abgelegten 

Datensätze zu informieren (z. B. Datenqualitäts- und -nutzenlabels, Datensatz-

Auskunftsblätter) und für die Datennutzer aktuelle Informationen über Datenqualität und -

nutzen der Datensätze bereitzustellen. 

(59) Informationen über die Qualität und den Nutzwert von Datensätzen erhöhen den Wert der 

Ergebnisse datenintensiver Forschung und Innovation erheblich und fördern gleichzeitig 

eine faktengestützte Entscheidungsfindung in Regulierung und Politik. Die Verbesserung 

der Qualität und des Nutzwerts von Datensätzen durch fundierte Entscheidungen der 

Kunden sowie die Harmonisierung der diesbezüglichen Anforderungen auf Unionsebene 

unter Berücksichtigung der auf Unions- und internationaler Ebene bestehenden Normen, 

Leitlinien und Empfehlungen für die Datenerhebung und den Datenaustausch (d. h. FAIR-

Prinzipien: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable – auffindbar, zugänglich, 

interoperabel und wiederverwendbar) kommt auch Dateninhabern, Angehörigen der 

Gesundheitsberufe, natürlichen Personen und der Wirtschaft der Union insgesamt zugute. 

Ein Datenqualitäts- und -nutzenlabel für Datensätze würde die Datennutzer über die 

qualitäts- und nutzwertbezogenen Merkmale eines Datensatzes informieren und es ihnen 

ermöglichen, die für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Datensätze auszuwählen. Das 

Datenqualitäts- und -nutzenlabel soll nicht verhindern, dass Datensätze über den EHDS 

bereitgestellt werden, sondern einen Mechanismus für Transparenz zwischen 

Dateninhabern und Datennutzern bieten. So sollte beispielsweise ein Datensatz, der 

keinerlei Anforderung an Datenqualität und -nutzen erfüllt, trotzdem zur Verfügung 

gestellt, aber mit der Klasse gekennzeichnet werden, die der niedrigsten Qualität und dem 

geringsten Nutzwert entspricht. Die Anforderungen, die in dem in Artikel 10 der 

Verordnung […] [KI-Gesetz 2021/0106(COD)] dargelegten Rahmen und der einschlägigen 

Dokumentation gemäß Anhang IV festgelegt sind, sollten bei der Entwicklung des 

Rahmens für Datenqualität und -nutzen berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

durch Kommunikationsmaßnahmen den Bekanntheitsgrad des Datenqualitäts- und -

nutzenlabels erhöhen. Die Kommission könnte diese Tätigkeiten unterstützen. Die 
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Verwendung von Datensätzen könnte von ihren Nutzern entsprechend ihrem Nutzen 

und ihrer Qualität priorisiert werden. 

(60) Der EU-Datensatzkatalog sollte für Dateninhaber und andere Datenbanknutzer mit 

möglichst geringem Verwaltungsaufwand verbunden, benutzerfreundlich, zugänglich und 

kosteneffizient sein, nationale Datenkataloge miteinander verbinden und eine redundante 

Registrierung von Datensätzen verhindern. Der EU-Datensatzkatalog könnte mit der 

Initiative data.europa.eu abgestimmt werden, wobei die Anforderungen der Verordnung 

(EU) 2022/868 davon unberührt bleiben. Die Interoperabilität zwischen dem EU-

Datensatzkatalog, den nationalen Datenkatalogen und den ▌Datensatzkatalogen in 

europäischen Forschungsinfrastrukturen und anderen einschlägigen Infrastrukturen für die 

gemeinsame Datennutzung sollte sichergestellt werden. 

(61) Derzeit arbeiten verschiedene Berufsverbände, die Kommission und andere Institutionen 

gemeinsam an der Festlegung von Mindestdatenfeldern und anderen Merkmalen 

bestimmter Datensätze (z. B. Register). In Bereichen wie Krebs, seltene Krankheiten, 

Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Risikobewertung und Statistiken sind 

diese Arbeiten bereits fortgeschritten und sollten bei der Festlegung neuer Standards und 

krankheitsspezifischer harmonisierter Vorlagen für strukturierte Datenelemente 

berücksichtigt werden. Viele Datensätze sind jedoch nicht harmonisiert, was Probleme 

bezüglich der Vergleichbarkeit verursacht und die grenzüberschreitende Forschung 

erschwert. Daher sollten in Durchführungsrechtsakten ausführlichere Vorschriften 

festgelegt werden, mit denen eine harmonisierte ▌Kodierung und Registrierung 

elektronischer Gesundheitsdaten sichergestellt wird, um ihre konsistente Bereitstellung 

für die Sekundärnutzung zu ermöglichen. Solche Datensätze können Daten aus 

Registern für seltene Krankheiten, Datenbanken über Arzneimittel für seltene Leiden, 

Krebsregister und Register hochrelevanter Infektionskrankheiten umfassen. Die 

Mitgliedstaaten sollten darauf hinwirken, mit den europäischen elektronischen 

Gesundheitssystemen und -diensten und interoperablen Anwendungen einen nachhaltigen 

wirtschaftlichen und sozialen Nutzen zu erzielen, damit ein hohes Niveau an Vertrauen und 

Sicherheit erreicht, die Kontinuität der Gesundheitsversorgung gefördert und der Zugang 

zu einer sicheren und hochwertigen Gesundheitsversorgung sichergestellt wird. 

Bestehende Gesundheitsdateninfrastrukturen und -register können zur Festlegung und 

Umsetzung von Datenstandards und Interoperabilität beitragen und sollten genutzt 

werden, um für Kontinuität zu sorgen und auf vorhandenem Fachwissen aufzubauen. 
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(62) Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten beim Ausbau der Kapazitäten und der 

Leistungsfähigkeit im Bereich der digitalen Gesundheitssysteme für die Primär- und 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten unterstützen. Die Mitgliedstaaten 

sollten beim Ausbau ihrer Kapazitäten unterstützt werden. In diesem Zusammenhang 

gehören vergleichende Leistungsbewertungen (Benchmarking) und der Austausch 

bewährter Verfahren zu den einschlägigen Maßnahmen auf Unionsebene. Sie sollten den 

besonderen Bedingungen der verschiedenen Kategorien von Interessenträgern wie 

Zivilgesellschaft, Forschern, medizinischen Gesellschaften und KMU Rechnung tragen. 

(62a) Die Verbesserung der Kompetenz im Bereich der digitalen Gesundheit sowohl von 

natürlichen Personen als auch von Angehörigen der Gesundheitsberufe ist von 

entscheidender Bedeutung, um Vertrauen, Sicherheit und eine angemessene Nutzung 

von Gesundheitsdaten und somit eine erfolgreiche Umsetzung dieser Verordnung zu 

erreichen. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe stehen im Zusammenhang mit der 

Digitalisierung vor einem tiefgreifenden Wandel und werden im Rahmen der Umsetzung 

des EHDS weitere digitale Instrumente erhalten. Die Angehörigen der 

Gesundheitsberufe müssen ihre digitalen Kompetenzen im Gesundheitsbereich und ihre 

digitalen Fähigkeiten weiterentwickeln. Die Mitgliedstaaten sollten den Angehörigen der 

Gesundheitsberufe die Möglichkeit geben, an Kursen zur digitalen Kompetenz 

teilzunehmen, um sich auf die Arbeit mit Systemen für elektronische Patientenakten 

vorzubereiten. Solche Kurse sollten es Angehörigen der Gesundheitsberufe und IT-

Betreibern ermöglichen, ausreichende Schulungen in der Arbeit mit neuen digitalen 

Infrastrukturen zu erhalten, um die Cybersicherheit und eine ethische Verwaltung von 

Gesundheitsdaten sicherzustellen. Die Schulungen sollten regelmäßig in Absprache und 

Zusammenarbeit mit den einschlägigen Sachverständigen entwickelt und überprüft und 

auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Verbesserung der Kompetenz im Bereich 

der digitalen Gesundheit ist von grundlegender Bedeutung, um natürliche Personen in 

die Lage zu versetzen, die tatsächliche Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten zu 

übernehmen und ihre Gesundheit und Pflege aktiv zu verwalten, und um zu verstehen, 

wie sich die Verwaltung dieser Daten sowohl für die Primär‑ als auch für die 

Sekundärnutzung auswirkt. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen verfügen über ein 

unterschiedliches Maß an digitaler Kompetenz, wodurch die Fähigkeit natürlicher 

Personen, ihr Recht auf Kontrolle ihrer elektronischen Gesundheitsdaten auszuüben, 

beeinträchtigt werden kann. Die Mitgliedstaaten, einschließlich regionaler und lokaler 

Behörden, sollten daher die Kompetenz und das öffentliche Bewusstsein im Bereich 
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digitale Gesundheit fördern und gleichzeitig sicherstellen, dass die Umsetzung dieser 

Verordnung zum Abbau von Ungleichheit beiträgt und Menschen mit mangelnden 

digitalen Fähigkeiten dabei nicht diskriminiert werden. Besondere Aufmerksamkeit 

sollte Menschen mit Behinderungen und schutzbedürftigen Gruppen, einschließlich 

Migranten und älteren Menschen, gewidmet werden. Die Mitgliedstaaten sollten gezielte 

nationale Programme für digitale Kompetenz einrichten, einschließlich Programmen 

zur Maximierung der sozialen Inklusion und um sicherzustellen, dass alle natürlichen 

Personen ihre Rechte gemäß dieser Verordnung wirksam ausüben können. Die 

Mitgliedstaaten sollten natürlichen Personen auch patientenorientierte Leitlinien im 

Hinblick auf die Verwendung elektronischer Patientenakten und die Primärnutzung 

ihrer personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen. Die 

Leitlinien sollten auf das Kompetenzniveau des Patienten in Bezug auf digitale 

Gesundheit abgestimmt sein, wobei den Bedürfnissen schutzbedürftiger Gruppen 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. 

(63) Auch die Mittelverwendung sollte zur Erreichung der Ziele des EHDS beitragen. 

Öffentliche Beschaffer, zuständige nationale Behörden in den Mitgliedstaaten, 

einschließlich Behörden für digitale Gesundheit und Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten, sowie die Kommission sollten sich bei der Festlegung der Bedingungen 

für die Vergabe öffentlicher Aufträge, Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

und die Zuweisung von Unionsmitteln, einschließlich der Struktur- und Kohäsionsfonds, 

auf die für Interoperabilität, Sicherheit und Datenqualität anwendbaren technischen 

Spezifikationen, Normen und Profile sowie auf andere im Rahmen dieser Verordnung 

entwickelte Anforderungen beziehen. Die Unionsmittel sollten unter Berücksichtigung 

des unterschiedlichen Digitalisierungsgrads der Gesundheitssysteme auf transparente 

Weise unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. Die Bereitstellung von Daten für die 

Sekundärnutzung erfordert zusätzliche Ressourcen für die Gesundheitssysteme, 

insbesondere für die öffentlichen Systeme. Diese zusätzliche Belastung sollte während 

der Umsetzungsphase des EHDS angesprochen und minimiert werden. 

(63a) Um das EHDS umzusetzen, sind angemessene Investitionen in den Aufbau von 

Kapazitäten und Schulungen sowie ein gut finanziertes Engagement für die öffentliche 

Konsultation und Beteiligung sowohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch der Union 

erforderlich. Die wirtschaftlichen Kosten für die Umsetzung dieser Verordnung sollten 

sowohl auf der Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf der Ebene der Union getragen 
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werden, und es sollte für eine faire Aufteilung dieser Belastung zwischen den nationalen 

und den Unionsmitteln gesorgt werden.  

(64) Bestimmte Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten können auch dann noch besonders 

sensibel sein, wenn sie in anonymisiertem und somit nicht personenbezogenem Format 

vorliegen, wie es bereits in der Verordnung (EU) 2022/868 ausdrücklich vorgesehen ist. 

Selbst bei Anwendung modernster Anonymisierungstechniken besteht nach wie vor ein 

Restrisiko, dass die Fähigkeit zur Rekonstruktion der Identität über die nach vernünftigem 

Ermessen wahrscheinlich eingesetzten Mittel hinaus verfügbar sein oder werden könnte. 

Ein solches Restrisiko besteht im Zusammenhang mit seltenen Krankheiten (eine 

lebensbedrohliche oder zu chronischer Invalidität führende Erkrankung, von der höchstens 

fünf von 10 000 Personen in der Union betroffen sind), bei denen die begrenzte Zahl von 

Fällen die Möglichkeit einschränkt, die veröffentlichten Daten vollständig zu aggregieren, 

damit die Privatsphäre natürlicher Personen gewahrt bleibt, und gleichzeitig ein 

angemessenes Granularitätsniveau und somit die Aussagekraft aufrechtzuerhalten. Das 

Restrisiko kann verschiedene Arten von Gesundheitsdaten betreffen, je nach Grad der 

Granularität und Beschreibung der Merkmale der betroffenen Personen oder der Zahl der 

betroffenen Personen; es können auch Daten in elektronischen Patientenakten, 

Krankheitsregistern, Biobanken oder personenbezogene Daten usw. betroffen sein, bei 

denen die Identifizierungsmerkmale breiter sind und in Kombination mit anderen 

Informationen (z. B. in sehr kleinen geografischen Gebieten) oder durch die technologische 

Entwicklung von Methoden, die zum Zeitpunkt der Anonymisierung nicht verfügbar 

waren, die Möglichkeit besteht, dass die Identität betroffener Personen mit Mitteln, die 

über die nach vernünftigem Ermessen verwendeten Mittel hinausgehen, rekonstruiert wird. 

Das Auftreten eines solchen Risikos der Rekonstruktion der Identität natürlicher Personen 

wäre äußerst bedenklich und würde die Akzeptanz der in dieser Verordnung vorgesehenen 

Politik und Vorschriften für die Sekundärnutzung gefährden. Darüber hinaus sind 

Aggregationsverfahren für nicht personenbezogene Daten, die beispielsweise 

Geschäftsgeheimnisse enthalten, wie bei der Berichterstattung über klinische Prüfungen 

und klinische Untersuchungen, weniger erprobt, und die Verfolgung von Verletzungen 

von Geschäftsgeheimnissen außerhalb der Union ist schwieriger, da es keinen 

ausreichenden internationalen Schutzstandard gibt. Daher besteht für diese Arten von 

Gesundheitsdaten nach der Anonymisierung oder Aggregierung weiterhin ein Risiko der 

Rekonstruktion der Identität, das zunächst nicht angemessen gemindert werden konnte. 

Dies fällt unter die in Artikel 5 Absatz 13 der Verordnung (EU) 2022/868 genannten 
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Kriterien. Diese Arten von Gesundheitsdaten würden somit unter die in Artikel 5 

Absatz 13 der Verordnung (EU) 2022/868 festgelegte Befugnis zur Übermittlung an 

Drittländer fallen. Die Schutzmaßnahmen, die in einem angemessenen Verhältnis zum 

Risiko der Rekonstruktion der Identität stehen sollten, müssten den Besonderheiten 

verschiedener Datenkategorien oder unterschiedlicher Anonymisierungs- oder 

Aggregationsverfahren Rechnung tragen und werden im Zusammenhang mit dem 

delegierten Rechtsakt im Rahmen der Befugnisübertragung nach Artikel 5 Absatz 13 der 

Verordnung (EU) 2022/868 näher ausgeführt. 

(64b) Die Verarbeitung großer Mengen personenbezogener Gesundheitsdaten für die im 

EHDS vorgesehenen Zwecke im Rahmen von Datenverarbeitungstätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Verwaltung von Datenzugangsanwendungen, 

Datengenehmigungen und Datenanfragen birgt ein höheres Risiko des unbefugten 

Zugriffs auf solche personenbezogenen Daten sowie der Möglichkeit von 

Cybersicherheitsvorfällen. Personenbezogene Gesundheitsdaten sind besonders sensibel, 

da sie häufig intime Informationen darstellen, die unter die ärztliche Schweigepflicht 

fallen und deren Weitergabe an unbefugte Dritte erhebliches Leid verursachen kann. 

Unter uneingeschränkter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union dargelegten Grundsätze wird durch diese Verordnung die 

uneingeschränkte Achtung der Grundrechte, des Rechts auf Privatsphäre und des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sichergestellt. Um die vollständige Integrität und 

Vertraulichkeit personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten gemäß der 

Verordnung und ein besonders hohes Maß an Schutz und Sicherheit sicherzustellen und 

das Risiko eines unrechtmäßigen Zugriffs auf diese personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten zu verringern, sieht die Verordnung vor, dass personenbezogene 

elektronische Gesundheitsdaten ausschließlich in der Union zur Wahrnehmung der in 

dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben gespeichert und verarbeitet werden dürfen, 

es sei denn, es gilt ein Angemessenheitsbeschluss gemäß Artikel 45 der Verordnung 

(EU) 2016/679. 

(64d) Der Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten für Einrichtungen aus Drittländern 

oder internationale Organisationen sollte nur auf der Grundlage des 

Gegenseitigkeitsprinzips erfolgen. Die Bereitstellung von Gesundheitsdaten an ein 

Drittland kann nur erfolgen, wenn die Kommission mittels eines 

Durchführungsrechtsakts festgelegt hat, dass das betreffende Drittland die Verwendung 

von Gesundheitsdaten durch Einrichtungen der Union unter denselben Bedingungen 
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und mit denselben Garantien wie innerhalb der Union gestattet. Die Kommission sollte 

die Lage in diesen Drittländern und internationalen Organisationen überwachen, eine 

Liste aufstellen und für eine regelmäßige Überprüfung sorgen. Sollte die Kommission 

feststellen, dass ein Drittland den Zugang nicht mehr zu denselben Bedingungen 

gewährleistet, sollte es den entsprechenden Durchführungsrechtsakt aufheben. 

(65) Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung, einschließlich der 

grenzüberschreitenden Interoperabilität von Gesundheitsdaten, zu fördern, sollte ein 

Ausschuss für den europäischen Raum für Gesundheitsdaten (EHDS-Ausschuss) 

eingerichtet werden. Die Kommission sollte sich an dessen Tätigkeiten beteiligen und den 

Ko-Vorsitz führen. Der EHDS-Ausschuss sollte schriftliche Beiträge im Zusammenhang 

mit der einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union abgeben 

können, unter anderem, indem er die Mitgliedstaaten bei der Koordinierung der Nutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten für die Gesundheitsversorgung, der Zertifizierung, aber 

auch im Hinblick auf die Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten und die 

Finanzierung dieser Tätigkeiten unterstützt. Dies kann auch den Austausch von 

Informationen über Risiken und Vorfälle in sicheren Verarbeitungsumgebungen 

umfassen. Diese Art des Informationsaustauschs berührt nicht die Verpflichtungen aus 

anderen Rechtsakten, wie die Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. Im Allgemeinen 

lassen die Tätigkeiten des EHDS-Ausschusses die Befugnisse der Aufsichtsbehörden 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 unberührt. Da auf nationaler Ebene die Behörden 

für digitale Gesundheit, die mit der Primärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten befasst 

sind, und die Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten, die mit der Sekundärnutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten befasst sind, unterschiedliche Stellen sein können und 

daher die Funktionen unterschiedlich sind und in jedem dieser Bereiche eine gesonderte 

Zusammenarbeit erfolgen muss, sollte der EHDS-Ausschuss in der Lage sein, 

Untergruppen einzusetzen, die sich mit beiden Funktionen befassen, sowie gegebenenfalls 

weitere Untergruppen. Im Interesse einer effizienten Arbeitsweise sollten die Behörden für 

digitale Gesundheit und die für den Zugang zu Gesundheitsdaten zuständigen Stellen mit 

verschiedenen anderen Stellen und Behörden auf nationaler Ebene, aber auch auf 

Unionsebene Netzwerke und Verbindungen aufbauen. Diese Stellen könnten 

Datenschutzbehörden, Einrichtungen für Cybersicherheit und elektronische Identifizierung, 

Normungsgremien sowie Einrichtungen und Sachverständigengruppen gemäß den 

Verordnungen 2023/2854, […] und […] [KI-Gesetz und Rechtsakt zur Cybersicherheit] 
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umfassen. Der EHDS-Ausschuss sollte unabhängig, im öffentlichen Interesse und im 

Einklang mit seinem Verhaltenskodex tätig sein.  

(65a) Wenn die nach Ansicht des EHDS-Ausschusses relevanten Fragen erörtert werden, 

sollte der Ausschuss Beobachter einladen können, beispielsweise den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten, Vertreter der Organe der Union, einschließlich des 

Europäischen Parlaments, und andere Interessenträger. 

(65b) Es sollte ein Forum der Interessengruppen eingerichtet werden, das den EHDS-

Ausschuss bei der Erfüllung seiner Aufgaben berät, indem es Beiträge der 

Interessengruppen zu Fragen im Zusammenhang mit dieser Verordnung liefert. Das 

Forum der Interessengruppen sollte sich aus Vertretern der Patienten, der Verbraucher, 

der Angehörigen der Gesundheitsberufe, der Industrie, der wissenschaftlichen 

Forschung und der Hochschulen zusammensetzen. Er sollte ausgewogen 

zusammengesetzt sein und die Ansichten der verschiedenen relevanten 

Interessengruppen sollten vertreten sein. Sowohl kommerzielle als auch 

nichtkommerzielle Interessen sollten vertreten sein. 

(66) Um eine ordnungsgemäße laufende Verwaltung der grenzüberschreitenden 

Infrastrukturen für die Primär- und Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten 

sicherzustellen, ist es erforderlich, Lenkungsgruppen einzurichten, die sich aus 

Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzen. Diese Gruppen sollten operative 

Entscheidungen über die laufende technische Verwaltung der Infrastrukturen und ihre 

technische Entwicklung treffen, einschließlich technischer Änderungen der 

Infrastrukturen, der Verbesserung der Funktionen oder Dienste oder der Sicherstellung 

der Interoperabilität mit anderen Infrastrukturen, digitalen Systemen oder 

Datenräumen. Ihre Tätigkeiten erstrecken sich nicht auf einen Beitrag zur 

Ausarbeitung von Durchführungsrechtsakten, die diese Infrastrukturen betreffen. Diese 

Gruppen können auch Vertreter anderer befugter Teilnehmer als Beobachter zu ihren 

Sitzungen einladen. Diese Gruppen sollten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

einschlägige Sachverständige konsultieren. 

(66a) Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen, gerichtlichen oder 

außergerichtlichen Rechtsbehelfs sollte jede natürliche oder juristische Person das 

Recht habe, eine Beschwerde bei einer Behörde für digitale Gesundheit oder einer Stelle 

für den Zugang zu Gesundheitsdaten einzureichen, wenn die natürliche oder juristische 

Person der Ansicht ist, dass ihre Rechte oder Interessen gemäß dieser Verordnung 
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beeinträchtigt wurden. Die auf eine Beschwerde folgende Untersuchung sollte 

vorbehaltlich einer gerichtlichen Überprüfung so weit gehen, wie dies im Einzelfall 

angemessen ist. Die Behörde für digitale Gesundheit oder die Stelle für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten sollte die natürliche oder juristische Person innerhalb einer 

angemessenen Frist über den Verlauf und das Ergebnis der Beschwerde informieren. 

Erfordert der Fall weitere Ermittlungen oder eine Koordinierung mit einer anderen 

Behörde für digitale Gesundheit oder einer Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten, 

sollte die betroffene natürliche oder juristische Person über den Zwischenstand 

informiert werden. Um die Einreichung von Beschwerden zu erleichtern, sollte jede 

Behörde für digitale Gesundheit und jede Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten 

Maßnahmen ergreifen, wie z. B. die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch 

elektronisch ausgefüllt werden kann, wobei die Möglichkeit, andere 

Kommunikationsmittel zu nutzen, nicht ausgeschlossen werden sollte. Betrifft die 

Beschwerde die Rechte natürlicher Personen im Zusammenhang mit ihren 

personenbezogenen Daten, so sollte die Behörde für digitale Gesundheit oder die Stelle 

für den Zugang zu Gesundheitsdaten die Beschwerde gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 den Aufsichtsbehörden übermitteln. Die Behörden für digitale 

Gesundheit oder die Stellen für den Zugang zu Gesundheitsdaten arbeiten bei der 

Bearbeitung und Beilegung von Beschwerden zusammen, unter anderem durch den 

unverzüglichen Austausch aller einschlägigen Informationen auf elektronischem Wege. 

(66b) Natürliche Personen, die sich in ihren Rechten nach dieser Verordnung verletzt sehen, 

sollten das Recht haben, nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete 

Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, 

deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichen Interesse liegen und die im Bereich des 

Schutzes personenbezogener Daten tätig sind, zu beauftragen, in ihrem Namen 

Beschwerde einzulegen. 

(66f) Die Behörde für digitale Gesundheit, die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten, 

der Inhaber der Gesundheitsdaten oder der Nutzer der Gesundheitsdaten sollte jeden 

Schaden ersetzen, der einer Person durch eine gegen diese Verordnung verstoßende 

Tätigkeit entstehen könnte. Der Begriff des Schadens sollte im Lichte der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den 

Zielen dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht. Dies gilt unbeschadet von 

Schadenersatzforderungen aufgrund von Verstößen gegen andere Vorschriften des 
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Unionsrechts oder des nationalen Rechts. Natürliche Personen sollten einen 

vollständigen und wirksamen Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhalten. 

(66h) Im Interesse einer konsequenteren Durchsetzung der Vorschriften dieser Verordnung 

sollten bei Verstößen gegen diese Verordnung zusätzlich zu den geeigneten 

Maßnahmen, die die Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten gemäß dieser 

Verordnung verhängt, oder anstelle solcher Maßnahmen Sanktionen einschließlich 

Geldbußen verhängt werden. Für die Verhängung von Sanktionen einschließlich 

Geldbußen sollte es angemessene Verfahrensgarantien geben, die den allgemeinen 

Grundsätzen des Unionsrechts und der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union, einschließlich des Rechts auf wirksamen Rechtsschutz und ein faires Verfahren, 

entsprechen. 

(66j) Es sollten Bestimmungen festgelegt werden, die es den Stellen für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten ermöglichen, bei bestimmten Verstößen gegen diese Verordnung 

Geldbußen zu verhängen, wobei bestimmte Verstöße, wie etwa die Rekonstruktion der 

Identität natürlicher Personen, das Herunterladen personenbezogener 

Gesundheitsdaten außerhalb der sicheren Verarbeitungsumgebung und die 

Verarbeitung von Daten für verbotene Zwecke oder außerhalb einer 

Datengenehmigung, als schwerwiegende Verstöße anzusehen sind. In dieser 

Verordnung sollten die Verstöße sowie die Obergrenze der entsprechenden Geldbußen 

und die Kriterien für ihre Festsetzung angegeben werden, wobei diese Geldbußen von 

der zuständigen Stelle für den Zugang zu Gesundheitsdaten in jedem Einzelfall unter 

Berücksichtigung aller besonderen Umstände und insbesondere der Art, Schwere und 

Dauer des Verstoßes und seiner Folgen sowie der Maßnahmen festzusetzen sind, die 

ergriffen wurden, um die Einhaltung der aus dieser Verordnung erwachsenden 

Verpflichtungen sicherzustellen und die Folgen des Verstoßes abzuwenden oder 

abzumildern. Werden Geldbußen gegen Unternehmen verhängt, sollte zu diesem Zweck 

der Begriff „Unternehmen“ im Sinne der Artikel 101 und 102 AEUV verstanden 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten bestimmen können, ob und inwieweit gegen 

Behörden Geldbußen verhängt werden können. Auch wenn die Stellen für den Zugang 

zu Gesundheitsdaten bereits Geldbußen verhängt oder eine Verwarnung erteilt haben, 

können sie ihre anderen Befugnisse ausüben oder andere Sanktionen nach Maßgabe 

dieser Verordnung verhängen. 
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(66k) Nach der Rechtsordnung Dänemarks sind die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Geldbußen nicht vorgesehen. Es sollte möglich sein, die Vorschriften über Geldbußen so 

anzuwenden, dass die Geldbuße in Dänemark durch die zuständigen nationalen 

Gerichte als Strafe verhängt wird, sofern eine solche Anwendung der Vorschriften die 

gleiche Wirkung wie die von den Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen hat. Daher 

sollte das zuständige nationale Gericht die Empfehlung der Stelle für den Zugang zu 

Gesundheitsdaten, die die Geldbuße in die Wege geleitet hat, berücksichtigen. In jedem 

Fall sollten die verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sein. 

(67) Da die Ziele dieser Verordnung die Stärkung der Handlungskompetenz natürlicher 

Personen, indem die Kontrolle über ihre personenbezogenen Gesundheitsdaten verbessert 

und ihre Freizügigkeit durch die Sicherstellung der Mitnahmefähigkeit ihrer 

Gesundheitsdaten unterstützt wird, die Förderung eines echten Binnenmarkts für digitale 

Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen sowie die Sicherstellung eines kohärenten und 

effizienten Rahmens für die Weiterverwendung von Gesundheitsdaten natürlicher 

Personen für Forschung, Innovation, Politikgestaltung und Regulierungstätigkeiten – von 

den Mitgliedstaaten allein durch Koordinierungsmaßnahmen nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, wie die Bewertung der digitalen Aspekte der Richtlinie 

2011/24/EU gezeigt hat, sondern vielmehr durch Maßnahmen zur Harmonisierung der 

Rechte natürlicher Personen in Bezug auf ihre elektronischen Gesundheitsdaten, die 

Sicherstellung der Interoperabilität elektronischer Gesundheitsdaten und die Schaffung 

eines gemeinsamen Rahmens und gemeinsamer Garantien für die Primär- und 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 

nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(68) Um sicherzustellen, dass der EHDS seine Zwecke erfüllt, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der 

Primär- und Sekundärnutzung von elektronischen Gesundheitsdaten zu erlassen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die 

mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
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13. April 2016 über bessere Rechtsetzung20 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(69) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der vorliegenden 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 

Befugnisse sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates21 ausgeübt werden. 

(70) Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 

dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden, und dazu u. a. wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Verstöße festlegen. Bei der 

Entscheidung über die Höhe der Sanktion in jedem Einzelfall sollten die Mitgliedstaaten 

die in dieser Verordnung festgelegten Spielräume und Kriterien berücksichtigen. Die 

Rekonstruktion der Identität natürlicher Personen sollte als schwerer Verstoß gegen 

diese Verordnung angesehen werden. 

(70a) Die Umsetzung des EHDS erfordert umfangreiche Entwicklungsarbeiten in den 

Mitgliedstaaten und zentralen Diensten. Um die Fortschritte zu verfolgen, sollte die 

Kommission bis zur vollständigen Anwendung dieser Verordnung unter 

Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen jährlich 

über die erzielten Fortschritte Bericht erstatten. Diese Berichte können Empfehlungen 

für Abhilfemaßnahmen sowie eine Bewertung der erzielten Fortschritte enthalten. 

(71) Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Verordnung vornehmen, um zu bewerten, 

ob die Ziele der Verordnung wirkungsvoll und effizient erreicht werden, ob sie konsistent 

und immer noch relevant ist und einen EU-Mehrwert bietet. Die Kommission sollte acht 

Jahre nach dem Inkrafttreten der Verordnung eine Teilbewertung dieser Verordnung 

▌vornehmen und zehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten eine Gesamtbewertung. Die 

Kommission sollte dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- 

                                                 
20 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
21 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen nach jeder Bewertung einen 

Bericht über die wichtigsten Ergebnisse übermitteln. 

(72) Für eine erfolgreiche grenzüberschreitende Umsetzung des EHDS sollte der Europäische 

Interoperabilitätsrahmen22 als gemeinsamer Bezugspunkt betrachtet werden, um die 

rechtliche, organisatorische, semantische und technische Interoperabilität sicherzustellen. 

(73) Die Bewertung der digitalen Aspekte der Richtlinie 2011/24/EU zeigt, dass das Netzwerk 

für elektronische Gesundheitsdienste nur begrenzt wirksam ist, aber auch großes Potenzial 

für Maßnahmen der EU in diesem Bereich besteht, wie die Arbeit während der Pandemie 

verdeutlicht hat. Daher wird Artikel 14 der Richtlinie aufgehoben und durch die geltende 

Verordnung ersetzt, und die Richtlinie wird entsprechend geändert. 

(73a) Diese Verordnung ergänzt die wesentlichen Anforderungen der Verordnung 2024/... 

[Cyberresilienzgesetz 2022/0272(COD)] für elektronische Patientenakten, die in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, wobei es sich um Produkte mit digitalen 

Elemente im Sinne der Verordnung 2024/... [Cyberresilienzgesetz 2022/0272(COD)] 

handelt und die daher auch den wesentlichen Anforderungen der Verordnung 2024/... 

[Cyberresilienzgesetz 2022/0272(COD)] entsprechen sollten. Ihre Hersteller sollten die 

Konformität nach Maßgabe dieser Verordnung nachweisen. Zur Erleichterung der 

Einhaltung der Vorschriften können die Hersteller eine einzige technische 

Dokumentation erstellen, die die in beiden Rechtsakten vorgeschriebenen Elemente 

enthält. Es sollte möglich sein, die Konformität von Systemen für elektronische 

Patientenakten mit den wesentlichen Anforderungen der Verordnung 2024/... 

[Cyberresilienzgesetz 2022/0272(COD)] durch den Bewertungsrahmen gemäß dieser 

Verordnung nachzuweisen, mit Ausnahme der Verwendung der Testumgebung gemäß 

dieser Verordnung. 

(74) Der Europäische Datenschutzbeauftragte und der Europäische Datenschutzausschuss 

wurden gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und haben am 12. Juli 

2022 die gemeinsame Stellungnahme Nr. 03/2022 abgegeben. 

(75) Diese Verordnung sollte die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, insbesondere der 

Artikel 101 und 102 AEUV, unberührt lassen. Die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Vorschriften dürfen nicht dazu verwendet werden, den Wettbewerb entgegen den 

Vorschriften des AEUV einzuschränken. 

                                                 
22 Europäische Kommission, Europäischer Interoperabilitätsrahmen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2022;Nr:0272;Code:COD&comp=0272%7C2022%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2022;Nr:0272;Code:COD&comp=0272%7C2022%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2022;Nr:0272;Code:COD&comp=0272%7C2022%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2022;Nr:0272;Code:COD&comp=0272%7C2022%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=


 

 836 

(76) Da technische Vorbereitungen erforderlich sind, sollte diese Verordnung ab 24 Monate 

nach dem Inkrafttreten gelten. Um die erfolgreiche Umsetzung des EHDS und die 

Schaffung wirksamer Bedingungen für die europäische Zusammenarbeit bei 

Gesundheitsdaten zu unterstützen, sollte ein schrittweiser Ansatz für ihre Umsetzung 

verfolgt werden –  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Verordnung wird der europäische Raum für Gesundheitsdaten („European 

Health Data Space – EHDS“) mit gemeinsamen Vorschriften, ▌Standards ▌, 

Infrastrukturen und einem Governance-Rahmen geschaffen, um den Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten für die Zwecke der Primär- und Sekundärnutzung dieser 

Daten zu erleichtern. 

(2) Diese Verordnung 

a) präzisiert und ergänzt die in der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Rechte 

natürlicher Personen in Bezug auf die Primär- und Sekundärnutzung ihrer 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten; 

b) legt gemeinsame Vorschriften für elektronische Patientenaktensysteme (im 

Folgenden „EHR-Systeme“) in Bezug auf zwei obligatorische 

Softwarekomponenten fest, nämlich die „europäische 

Interoperabilitätskomponente für EHR-Systeme“ und die „europäische 

Protokollierungskomponente für EHR-Systeme“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 

Buchstaben nc und nd, sowie für Wellness-Anwendungen, für die eine 

Interoperabilität mit EHR-Systemen in Bezug auf diese beiden Komponenten in 

der Union für die Primärnutzung geltend gemacht wird; 

c) legt gemeinsame Vorschriften und gemeinsame Mechanismen für die Primär- und 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten fest; 

d) führt eine ▌grenzüberschreitende Infrastruktur ein, die die unionsweite 

Primärnutzung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten ermöglicht; 

e) richtet eine ▌grenzüberschreitende Infrastruktur für die Sekundärnutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten ein; 

f) schafft eine Governance und Koordinierung auf nationaler und europäischer 

Ebene für die Primär- und Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten. 

(4) Andere Rechtsakte der Union betreffend den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten, 

deren Austausch oder deren Sekundärnutzung sowie die Anforderungen hinsichtlich der 
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Datenverarbeitung im Zusammenhang mit elektronischen Gesundheitsdaten, insbesondere 

die Verordnungen (EU) 2016/679, (EU) 2018/1725, (EU) 536/201423, (EG) 

Nr. 223/200924, (EU) 2022/868 und (EU) 2023/2854 sowie die Richtlinien 2002/58/EG25 

und (EU) 2016/94326, bleiben von der vorliegenden Verordnung unberührt. 

4a. Bezugnahmen auf die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 sind 

gegebenenfalls auch als Bezugnahmen auf die entsprechenden Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2018/1725 zu verstehen. 

(5) Die Verordnungen (EU) 2017/745, (EU) 2017/746 und [...] [Gesetz über künstliche 

Intelligenz 2021/0106(COD)] bleiben in Bezug auf die Sicherheit von Medizinprodukten, 

In-vitro-Diagnostika und KI-Systemen, die mit EHR-Systemen interagieren, von der 

vorliegenden Verordnung unberührt. 

(6) Die vorliegende Verordnung berührt nicht das Unionsrecht oder das nationale Recht in 

Bezug auf die Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten zum Zwecke der 

Berichterstattung, der Beantwortung von Anträgen auf Zugang zu Informationen oder 

des Nachweises oder der Überprüfung der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen oder des 

Unionsrechts oder des nationalen Rechts in Bezug auf die Gewährung des Zugangs zu 

amtlichen Dokumenten und deren Offenlegung. 

(6a) Die vorliegende Verordnung berührt nicht die besonderen Bestimmungen des 

Unionsrechts oder des nationalen Rechts über den Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten für die Weiterverarbeitung durch öffentliche Stellen der 

Mitgliedstaaten, Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union oder durch 
                                                 
23  Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1). 

24  Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 
des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, Euratom 
des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164). 

25  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 32). 

26  Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 
über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und 
Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:536/2014;Nr:536;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/86;Nr:2022;Year:86&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2854;Year2:2023;Nr2:2854&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/94;Nr:2016;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0106;Code:COD&comp=0106%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/0106;Year2:2021;Nr2:0106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:536/2014;Nr:536;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/20;Year2:2001;Nr2:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1101/2008;Nr:1101;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:322/97;Nr:322;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:89/382/EWG;Year2:89;Nr2:382&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:31;Month:7;Year:2002;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/94;Nr:2016;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:15;Month:6;Year:2016;Page:1&comp=


 

 839 

private Einrichtungen, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht mit einer Aufgabe 

von öffentlichem Interesse betraut sind, zum Zwecke der Wahrnehmung dieser Aufgabe.  

(6b) Die vorliegende Verordnung berührt nicht den Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung, der im Rahmen von vertraglichen 

Vereinbarungen oder Verwaltungsvereinbarungen zwischen öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen vereinbart wurde.  

(7) Die vorliegende Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten  

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts 

fällt,  

b) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 

Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, 

einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

a) die Begriffsbestimmungen für „personenbezogene Daten“, „Verarbeitung“, 

„Pseudonymisierung“, „Verantwortlicher“, „Auftragsverarbeiter“, „Dritter“, 

„Einwilligung“, „genetische Daten“, „Gesundheitsdaten“ und „internationale 

Organisation“ im Sinne des Artikels 4 Nummern 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15 und 26 

der Verordnung (EU) 2016/679; 

b) die Begriffsbestimmungen für „Gesundheitsversorgung“, 

„Versicherungsmitgliedstaat“, „Behandlungsmitgliedstaat“, „Angehöriger der 

Gesundheitsberufe“, „Gesundheitsdienstleister“, „Arzneimittel“ und 

„Verschreibung“ im Sinne des Artikels 3 Buchstaben a, c, d, f, g, i und k der 

Richtlinie 2011/24/EU; 

c) die Begriffsbestimmungen für „Daten“, „Zugang“, „Datenaltruismus“, „öffentliche 

Stelle“ und „sichere Verarbeitungsumgebung“ im Sinne des Artikels 2 Nummern 1, 

13, 16, 17 und 20 der Verordnung (EU) 2022/868; 
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d) die Begriffsbestimmungen für „Bereitstellung auf dem Markt“, „Inverkehrbringen“, 

„Marktüberwachung“, Marktüberwachungsbehörde“, „Nichtkonformität“, 

„Hersteller“, „Einführer“, „Händler“, „Wirtschaftsakteur“, „Korrekturmaßnahme“, 

▌„Rückruf“ und „Rücknahme vom Markt“ im Sinne des Artikels 2 Nummern 1, 2, 3, 

4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, ▌22 und 23 der Verordnung (EU) 2019/1020; 

e) die Begriffsbestimmungen für „Medizinprodukt“, „Zweckbestimmung“, 

„Gebrauchsanweisung“, „Leistung“, „Gesundheitseinrichtung“ und „gemeinsame 

Spezifikationen“ im Sinne des Artikels 2 Nummern 1, 12, 14, 22, 36, und 71 der 

Verordnung (EU) 2017/745; 

f) die Begriffsbestimmungen für „elektronische Identifizierung“, „elektronisches 

Identifizierungsmittel“ und „Personenidentifizierungsdaten“ im Sinne des Artikels 3 

Nummern 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014; 

g) die Begriffsbestimmung für „öffentliche Auftraggeber“ im Sinne des Artikels 2 

Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates27; 

h) die Begriffsbestimmung für „öffentliche Gesundheit“ im Sinne des Artikels 3 

Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates28. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten zusätzlich folgende Begriffsbestimmungen: 

a) „personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten“ bezeichnet Daten über die 

Gesundheit und genetische Daten im Sinne des Artikels 4 Nummern 13 und 15 der 

Verordnung (EU) 2016/679, sofern sie in elektronischer Form verarbeitet werden; 

b) „nicht personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten“ bezeichnet elektronische 

Gesundheitsdaten, die keine personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten 

sind und zu denen sowohl Daten zählen, die anonymisiert wurden, sodass sie sich 

nicht mehr auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen, als 

auch Daten, die sich nie auf eine betroffene Person bezogen haben;  

                                                 
27  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

28  Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 70). 
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c) „elektronische Gesundheitsdaten“ bezeichnet personenbezogene oder nicht 

personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten; 

d) „Primärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten“ bezeichnet die Verarbeitung 

▌elektronischer Gesundheitsdaten für die Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen zur Beurteilung, Erhaltung oder Wiederherstellung des 

Gesundheitszustands der natürlichen Person, auf die sich die Daten beziehen, 

einschließlich der Verschreibung, Abgabe und Bereitstellung von Arzneimitteln und 

Medizinprodukten, sowie für die einschlägigen Sozialleistungen und für die 

einschlägigen Dienste der Verwaltung oder Kostenerstattung; 

e) „Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten“ bezeichnet die Verarbeitung 

elektronischer Gesundheitsdaten für die in Kapitel IV der vorliegenden Verordnung 

genannten Zwecke, sofern es sich nicht um die Zwecke handelt, für die sie 

ursprünglich erhoben oder erstellt wurden; 

f) „Interoperabilität“ bezeichnet die Fähigkeit sowohl von Organisationen als auch von 

Software-Anwendungen oder Geräten desselben Herstellers oder von 

unterschiedlichen Herstellern, ▌zusammenzuwirken; dies schließt den Austausch 

von Informationen und Wissen zwischen den beteiligten Organisationen, Software-

Anwendungen oder Geräten ohne Veränderung des Dateninhalts durch von ihnen 

unterstützte Prozesse ein; 

▌  

h) „Registrierung elektronischer Gesundheitsdaten“ bezeichnet die Aufzeichnung von 

Gesundheitsdaten in einem elektronischen Format, durch manuelle Dateneingabe, 

durch Erhebung von Daten durch ein Gerät oder durch Umwandlung nicht 

elektronischer Gesundheitsdaten in ein elektronisches Format, damit sie in einem 

EHR-System oder einer Wellness-Anwendung verarbeitet werden können; 

i) „Zugangsdienst für elektronische Gesundheitsdaten“ bezeichnet einen Online-Dienst 

wie ein Portal oder eine mobile Anwendung, der natürlichen Personen, die nicht in 

beruflicher Funktion handeln, den Zugang zu ihren eigenen elektronischen 

Gesundheitsdaten oder elektronischen Gesundheitsdaten der natürlichen Personen, 

auf deren elektronische Gesundheitsdaten sie rechtmäßig zugreifen dürfen, 

ermöglicht; 
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j) „Zugangsdienst für Angehörige der Gesundheitsberufe“ bezeichnet einen von einem 

EHR-System unterstützten Dienst, der es Angehörigen der Gesundheitsberufe 

ermöglicht, auf die Daten natürlicher Personen, die sich in ihrer Behandlung 

befinden, zuzugreifen; 

▌  

m) „elektronische Patientenakte“ („EHR“ – electronic health record) bezeichnet eine 

Sammlung elektronischer Gesundheitsdaten, die sich auf eine natürliche Person 

beziehen, im Gesundheitssystem erfasst sind und zum Zweck der Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen verarbeitet werden; 

n) „EHR-System“ („System für elektronische Patientenakten“) bezeichnet jedes 

System, bei dem das Gerät oder die Software es ermöglicht, personenbezogene 

elektronische Gesundheitsdaten, die zu den in Artikel 5 Absatz 1 dieser 

Verordnung genannten prioritären Kategorien personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten gehören und vom Hersteller zur Verwendung durch 

Gesundheitsdienstleister bei der Patientenversorgung oder durch Patienten für den 

Zugang zu ihren Gesundheitsdaten bestimmt sind, zu speichern, zu vermitteln, zu 

exportieren, zu importieren, zu konvertieren, zu bearbeiten oder anzuzeigen; 

na) „Inbetriebnahme“ bezeichnet den erstmaligen bestimmungsgemäßen Einsatz eines 

in den Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung fallenden EHR-Systems 

in der Union; 

nb) „Software-Komponente“ oder „Komponente“ bezeichnet einen eigenständigen Teil 

einer Software, der eine bestimmte Funktionalität bereitstellt oder bestimmte 

Funktionen oder Prozeduren ausführt und der unabhängig oder in Verbindung 

mit anderen Komponenten betrieben werden kann;  

nc) „europäische Interoperabilitätskomponente für EHR-Systeme“ (oder 

„Interoperabilitätskomponente“) bezeichnet eine Softwarekomponente des EHR-

Systems, die in Artikel 5 genannte personenbezogene elektronische 

Gesundheitsdaten in dem in Artikel 6 der vorliegenden Verordnung genannten 

Format bereitstellt und empfängt; die europäische Interoperabilitätskomponente 

ist unabhängig von der europäischen Protokollierungskomponente;  

nd) „europäische Protokollierungskomponente für EHR-Systeme“ (oder 

„Protokollierungskomponente“) bezeichnet eine Softwarekomponente des EHR-

www.parlament.gv.at



 

 843 

Systems, die protokollierte Informationen über den Zugang von Angehörigen der 

Gesundheitsberufe oder anderer Einzelpersonen zu in Artikel 5 genannten 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten in dem in Anhang II 

Nummer 3.4 dieser Verordnung festgelegten Format bereitstellt; die europäische 

Protokollierungskomponente ist unabhängig von der europäischen 

Interoperabilitätskomponente;  

p) „CE-Konformitätskennzeichnung“ bezeichnet eine Kennzeichnung, durch die ein 

Hersteller angibt, dass ein EHR-System den einschlägigen Anforderungen genügt, 

die in dieser Verordnung oder in anderen Rechtsvorschriften der Union über ihre 

Anbringung nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates29 festgelegt sind; 

pa) „Risiko“ bezeichnet die Kombination aus Schweregrad einer Schädigung und 

Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Gefahr, die die Schädigung der 

Gesundheit, der Sicherheit oder der Informationssicherheit verursacht; 

q) „schwerwiegendes Vorkommnis“ bezeichnet jede Fehlfunktion oder 

Verschlechterung der Eigenschaften oder der Leistung eines auf dem Markt 

bereitgestellten EHR-Systems, die direkt oder indirekt eine der nachstehenden 

Folgen hat, hätte haben können oder haben könnte: 

i) den Tod einer natürlichen Person oder eine schwere Schädigung der 

Gesundheit einer natürlichen Person oder eine schwere Beeinträchtigung der 

Rechte einer natürlichen Person; 

ii) eine schwerwiegende Störung von Verwaltung und Betrieb kritischer 

Infrastrukturen im Gesundheitswesen; 

xa) „Pflege“ bezeichnet eine professionelle Dienstleistung, die darauf abzielt, den 

besonderen Bedürfnissen einer Person gerecht zu werden, die aufgrund einer 

Beeinträchtigung oder anderer körperlicher oder geistiger Leiden Hilfe, 

einschließlich präventiver und unterstützender Maßnahmen, benötigt, um 

wesentlichen Aktivitäten des täglichen Lebens nachzugehen, damit ihre 

persönliche Selbständigkeit unterstützt wird;  

                                                 
29 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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y) „Gesundheitsdateninhaber“ bezeichnet natürliche oder juristische Personen, 

Behörden, Einrichtungen oder sonstige Stellen im Gesundheits- oder im 

Pflegesektor, darunter soweit erforderlich Erstattungsdienste sowie natürliche 

oder juristische Personen, die Produkte oder Dienstleistungen für die 

Gesundheitsversorgung, den Gesundheits- oder den Pflegesektor entwickeln, die 

Wellness-Anwendungen entwickeln oder herstellen, die Forschungstätigkeiten im 

Bereich des Gesundheits- oder Pflegesektors durchführen, oder als 

Sterblichkeitsregister fungieren, sowie Organe, Einrichtungen oder sonstige 

Stellen der Union, die entweder  

a) nach dem geltenden Unionsrecht oder den geltenden nationalen 

Rechtsvorschriften ▌dazu berechtigt oder verpflichtet sind, in ihrer 

Eigenschaft als Verantwortlicher oder gemeinsam Verantwortlicher 

personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten für die Erbringung von 

Gesundheits- oder Pflegeleistungen oder für Zwecke der öffentlichen 

Gesundheit, der Kostenerstattung, der Forschung, der Innovation, der 

Politikgestaltung, der amtlichen Statistik, der Patientensicherheit oder der 

Regulierung zu verarbeiten; oder 

b) dazu befähigt sind, nicht personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten 

durch die Kontrolle der technischen Konzeption eines Produkts und der 

damit zusammenhängenden Dienste zur Verfügung zu stellen und sie auch zu 

registrieren, bereitzustellen, den Zugang zu ihnen einzuschränken oder sie 

auszutauschen.  

z) „Gesundheitsdatennutzer“ bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, 

einschließlich der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, die 

aufgrund einer Datengenehmigung, einer Datenanfrage oder einer 

Zugangsgenehmigung eines befugten Teilnehmers von HealthData@EU 

rechtmäßig Zugang zu ▌elektronischen Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung 

erhalten hat; 

aa) „Datengenehmigung“ bezeichnet eine Verwaltungsentscheidung, die von einer 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten ▌zwecks Verarbeitung bestimmter in der 

Datengenehmigung angegebener elektronischer Gesundheitsdaten für spezifische 

Sekundärnutzungszwecke ▌auf der Grundlage der in Kapitel IV der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Bedingungen an einen Gesundheitsdatennutzer ergeht; 
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ab) „Datensatz“ bezeichnet eine strukturierte Sammlung elektronischer 

Gesundheitsdaten; 

aba) „Datensätze mit großen Auswirkungen auf die Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten“ bezeichnet Datensätze, deren Weiterverwendung aufgrund 

ihrer Relevanz für die Gesundheitsforschung mit erheblichen Vorteilen verbunden 

ist;  

ac) „Datensatzkatalog“ bezeichnet eine Sammlung von Datensatzbeschreibungen, die 

systematisch angeordnet ist und aus einem nutzerorientierten öffentlichen Teil 

besteht, in dem Informationen über einzelne Datensatzparameter über ein Online-

Portal elektronisch zugänglich sind; 

ad) „Datenqualität“ bezeichnet den Umfang, in dem sich die Elemente elektronischer 

Gesundheitsdaten für ihre bestimmungsgemäße Primärnutzung und die 

Sekundärnutzung eignen; 

ae) „Datenqualitäts- und -nutzenlabel“ bezeichnet ein grafisches Diagramm samt einer 

Skala, in dem die Datenqualität und die Nutzungsbedingungen eines Datensatzes 

beschrieben werden; 

aea) „Wellness-Anwendung“ bezeichnet ein Gerät oder eine Software, das bzw. die vom 

Hersteller dazu bestimmt ist, von einer natürlichen Person für die Verarbeitung 

elektronischer Gesundheitsdaten verwendet zu werden, die speziell für die 

Bereitstellung von Informationen über die Gesundheit einzelner Personen oder für 

die Leistung von Pflege zu anderen Zwecken als der Gesundheitsversorgung 

bestimmt sind. 
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KAPITEL II 

Primärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten 

Abschnitt 1 

Rechte natürlicher Personen hinsichtlich der Primärnutzung ihrer personenbezogenen 

elektronischen Gesundheitsdaten 

Artikel 3 

[Rechte natürlicher Personen hinsichtlich der Primärnutzung ihrer personenbezogenen 

elektronischen Gesundheitsdaten] 

▌  

Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Anforderungen für die 

technische Umsetzung der in diesem Abschnitt genannten Rechte fest.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

▌ 

Artikel 5 

Prioritäre Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für die Primärnutzung  

(1) Werden Daten elektronisch verarbeitet, so gelten für die Zwecke dieses Kapitels die 

folgenden Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten als prioritäre 

Kategorien: 

a) Patientenkurzakten; 

b) elektronische Verschreibungen; 

c) elektronische Abgaben; 

d) medizinische Bildgebungsstudien und damit zusammenhängende auf Bildgebung 

gestützte Befunde; 

e) Ergebnisse medizinischer Untersuchungen, einschließlich Labor- und anderer 

diagnostischer Ergebnisse und damit zusammenhängender Berichte; 

f) Entlassungsberichte. 

Die wesentlichen Merkmale der prioritären Kategorien personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten sind in Anhang I festgelegt. 
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Die Mitgliedstaaten können im Rahmen nationaler Rechtsvorschriften vorsehen, dass 

zusätzliche Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für die 

Primärnutzung gemäß diesem Kapitel abgerufen und ausgetauscht werden. Die 

Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten grenzüberschreitende 

Spezifikationen für diese Datenkategorien gemäß Artikel 6 Absatz 2ab und Artikel 12 

Absatz 8 festlegen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte 

zur Änderung von Anhang I durch das Hinzufügen, die Änderung oder die Entfernung der 

Hauptmerkmale der in Absatz 1 genannten prioritären Kategorien personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten ▌anzupassen. Die Änderungen müssen die folgenden 

kumulativen Kriterien erfüllen: 

a) das Merkmal ist für die Gesundheitsversorgung natürlicher Personen relevant; 

b) das Merkmal in der geänderten Form wird nach den neuesten Informationen in 

den meisten Mitgliedstaaten verwendet; 

c) die Änderungen zielen darauf ab, die prioritären Kategorien an die technische 

Entwicklung und die internationalen Normen anzupassen. 

Artikel 6 

Europäisches Austauschformat für elektronische Patientenakten 

(1) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen 

Spezifikationen für die in Artikel 5 Absatz 1 genannten prioritären Kategorien 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten und damit auch das europäische 

Austauschformat für elektronische Patientenakten fest. Dieses Format muss gängig und 

maschinenlesbar sein und die Übertragung personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten zwischen verschiedenen Softwareanwendungen, Geräten und 

Gesundheitsdienstleistern ermöglichen. Das Format sollte die Übermittlung 

strukturierter und unstrukturierter Gesundheitsdaten unterstützen. Das Format umfasst 

folgende Elemente: 

a) harmonisierte Datensätze mit elektronischen Gesundheitsdaten und definierenden 

Strukturen wie Datenfeldern und Datengruppen für die ▌Darstellung klinischer 

Inhalte und anderer Bestandteile der elektronischen Gesundheitsdaten; 

b) Kodierungssysteme und Werte für Datensätze mit elektronischen Gesundheitsdaten; 
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c) technische Interoperabilitätsspezifikationen für den Austausch elektronischer 

Gesundheitsdaten, einschließlich ihrer inhaltlichen Darstellung, Standards und 

Profilen. 

(2) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. ▌ 

(2a) Die Kommission stellt im Wege von Durchführungsrechtsakten regelmäßige 

Aktualisierungen des europäischen Austauschformats für elektronische Patientenakten 

bereit, um einschlägige Überarbeitungen der Kodierungssysteme und Nomenklaturen 

für das Gesundheitswesen zu integrieren.  

(2ab) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten technische 

Spezifikationen festlegen, mit denen das europäische Austauschformat für elektronische 

Patientenakten auf weitere in Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 3 genannte Kategorien 

elektronischer Gesundheitsdaten ausgeweitet wird. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 5 genannten prioritären Kategorien 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten in dem in Absatz 1 genannten 

europäischen Austauschformat für elektronische Patientenakten ausgegeben werden. 

Werden solche Daten zur Primärnutzung automatisch übermittelt, muss der 

empfangende Anbieter das Format der Daten akzeptieren und in der Lage sein, es zu 

lesen. 

Artikel 7 

Registrierung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesundheitsdienstleister bei der Verarbeitung 

elektronischer Gesundheitsdaten für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen 

die einschlägigen personenbezogenen Gesundheitsdaten, die ganz oder teilweise 

zumindest unter die in Artikel 5 genannten prioritären Kategorien fallen, in ▌dem 

elektronischen Format in einem EHR-System registrieren. 

(1a) Wenn sie Daten in einem elektronischen Format verarbeiten, stellen die 

Gesundheitsdienstleister sicher, dass die personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten der Personen, die sie behandeln, mit Informationen über die 

erbrachten Gesundheitsdienstleistungen aktualisiert werden.  
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(2) Sind die personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten ▌in einem 

Behandlungsmitgliedstaat registriert, der nicht der Versicherungsmitgliedstaat der 

betroffenen Person ist, so stellt der Behandlungsmitgliedstaat sicher, dass die 

Registrierung anhand der Identifizierungsdaten der natürlichen Person im 

Versicherungsmitgliedstaat erfolgt. 

(3) Im Wege von Durchführungsrechtsakten bestimmt die Kommission die Anforderungen an 

die Datenqualität, einschließlich Semantik, Einheitlichkeit, Kohärenz der 

Datenregistrierung, Genauigkeit und Vollständigkeit, für die Registrierung 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten im EHR-System, soweit dies relevant 

ist. ▌ 

▌  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  

Bei der Registrierung oder Aktualisierung von Gesundheitsdaten werden in den 

elektronischen Patientenakten der Angehörige der Gesundheitsberufe, der Zeitpunkt 

und der Leistungserbringer im Gesundheitsbereich, der die Registrierung oder 

Aktualisierung vorgenommen hat, angegeben. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 

dass auch andere Aspekte der Registrierung von Daten aufgezeichnet werden müssen. 

Artikel 8a 

Recht natürlicher Personen auf Zugang zu ihren personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten 

(1) Natürliche Personen haben das Recht, über die in Artikel 8aa genannten 

Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten Zugang zu ihren 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten zu erhalten – zumindest zu den in 

Artikel 5 genannten prioritären Kategorien, die für die Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen verarbeitet werden. Der Zugang muss sofort nach der 

Registrierung der personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten in einem EHR-

System unter Berücksichtigung der technischen Umsetzbarkeit kostenlos und in leicht 

lesbarer, konsolidierter und zugänglicher Form gewährt werden. 

(2) Natürliche Personen oder ihre Vertreter im Sinne von Artikel 8aa Absatz 2 haben das 

Recht, über die in Artikel 8aa genannten Zugangsdienste für elektronische 

Gesundheitsdaten eine elektronische Kopie zumindest ihrer personenbezogenen 
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elektronischen Gesundheitsdaten der in Artikel 5 genannten prioritären Kategorien in 

dem in Artikel 6 genannten europäischen Austauschformat für elektronische 

Patientenakten kostenlos herunterzuladen.  

(3) Gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/679 können die Mitgliedstaaten die Rechte 

aus den Absätzen 1 und 2 beschränken, insbesondere wenn dies angesichts der 

Patientensicherheit sowie ethischer Grundsätze zum Schutz der natürlichen Person 

erforderlich ist, indem sie deren Zugang zu ihren personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten für einen begrenzten Zeitraum hinauszögern, bis ein Angehöriger der 

Gesundheitsberufe der natürlichen Person die unter Umständen folgenreichen 

Informationen bezüglich ihrer Gesundheit auf angemessene Weise mitteilen und 

erläutern kann.  

Artikel 8aa 

Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten für natürliche Personen und ihre Vertreter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ein 

Zugangsdienst für elektronische Gesundheitsdaten oder mehrere solcher 

Zugangsdienste eingerichtet werden, die natürlichen Personen den Zugang zu ihren 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten und die Ausübung der in den 

Artikeln 8a bis 8f und Artikel 8h genannten Rechte ermöglichen. Diese Zugangsdienste 

sind für die natürlichen Personen und ihre Vertreter kostenlos.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass als Funktionalität von Zugangsdiensten für 

Gesundheitsdaten mindestens ein Dienst für Vertretungsbevollmächtigte eingerichtet 

wird, damit  

a) natürliche Personen andere natürliche Personen ihrer Wahl bevollmächtigen 

können, in ihrem Namen für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum und 

erforderlichenfalls nur für einen bestimmten Zweck Zugang zu ihren 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten oder Teilen davon zu 

erhalten, und diese Vollmachten verwalten können; und  

b) gesetzliche Vertreter von Patienten Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten 

der natürlichen Personen erhalten können, deren Angelegenheiten sie im 

Einklang mit dem nationalen Recht verwalten.  

Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften für solche Vollmachten, Handlungen von 

Vormunden und Vertretern fest. 
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(2aa) Eine solche Vollmacht muss über die Dienste für Vertretungsbevollmächtigte in 

transparenter und leicht verständlicher Weise, kostenlos und in elektronischer Form 

oder in Papierform erteilt werden können. Natürliche Personen und diejenigen, die in 

ihrem Namen handeln, sind über ihre Vollmachtsrechte zu informieren, sowie darüber, 

wie sie diese ausüben können und was sie von dem Vollmachtsverfahren erwarten 

können.  

Die Dienste für Vertretungsbevollmächtigte müssen einen einfachen 

Beschwerdemechanismus für natürliche Personen bereitstellen. 

(2ab) Die Dienste für Vertretungsbevollmächtigte müssen zwischen den Mitgliedstaaten 

interoperabel sein. Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die 

technischen Spezifikationen fest, um die Interoperabilität der Dienste für 

Vertretungsbevollmächtigte der Mitgliedstaaten sicherzustellen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2b) Die Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten sowie die Dienste für 

Vertretungsbevollmächtigte müssen für Menschen mit Behinderungen, schutzbedürftige 

Gruppen oder Personen mit geringen digitalen Kenntnissen leicht zugänglich sein. 

Artikel 8b 

Recht natürlicher Personen, Informationen in ihre eigene elektronische Patientenakte 

aufzunehmen 

Natürliche Personen oder ihre in Artikel 8aa Absatz 2 genannten Vertreter haben das Recht, 

über Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten oder mit diesen Diensten verbundene 

Anwendungen im Sinne von Artikel 8aa Informationen in ihre eigene elektronische 

Patientenakte aufzunehmen. Diese Informationen müssen in solchen Fällen klar als von der 

natürlichen Person oder ihrem Vertreter eingegeben erkennbar sein. Natürliche Personen 

dürfen nicht die Möglichkeit haben, die von Angehörigen der Gesundheitsberufe eingegebenen 

elektronischen Gesundheitsdaten und damit verbundenen Informationen direkt zu ändern. 

 

Artikel 8c 

Recht auf Berichtigung für natürliche Personen 

Die in Artikel 8aa genannten elektronischen Gesundheitsdatendienste müssen natürlichen 

Personen die Möglichkeit bieten, die Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten auf einfache 
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Weise online zu beantragen, um so ihr Recht auf Berichtigung gemäß Artikel 16 der Verordnung 

(EU) 2016/679 auszuüben. Gegebenenfalls validiert der Verantwortliche die Richtigkeit der im 

Antrag gemachten Angaben mit einem einschlägigen Angehörigen der Gesundheitsberufe.  

Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten können es natürlichen Personen auch ermöglichen, 

andere Rechte gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 2016/679 online über die in Artikel 8aa 

genannten Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten auszuüben. 

Artikel 8d 

Recht auf Datenübertragbarkeit für natürliche Personen  

(1) Natürliche Personen haben das Recht, einem Gesundheitsdienstleister Zugang zu 

gewähren oder ihn aufzufordern, ihre elektronischen Gesundheitsdaten ganz oder 

teilweise an einen anderen Gesundheitsdienstleister ihrer Wahl zu übermitteln, und zwar 

unverzüglich, kostenlos und ungehindert durch den Gesundheitsdienstleister oder die 

Hersteller der von diesem Gesundheitsdienstleister verwendeten Systeme. 

(2) Natürliche Personen haben das Recht, dass in Fällen, in denen die 

Gesundheitsdienstleister in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sind, die 

elektronischen Gesundheitsdaten in dem in Artikel 6 genannten europäischen 

Austauschformat für elektronische Patientenakten über die in Artikel 12 genannte 

grenzüberschreitende Infrastruktur übermittelt werden. Der empfangende 

Gesundheitsdienstleister muss diese Daten akzeptieren und in der Lage sein, sie zu lesen. 

(3) Natürliche Personen haben das Recht, einen Gesundheitsdienstleister aufzufordern, 

einen Teil ihrer elektronischen Gesundheitsdaten unverzüglich, kostenlos und 

ungehindert durch den Gesundheitsdienstleister oder die Hersteller der von diesem 

Gesundheitsdienstleister verwendeten Systeme an einen eindeutig bestimmten 

Empfänger im Bereich der Sozialversicherung oder der Erstattungsdienste zu 

übermitteln. Eine solche Übertragung darf nur in eine Richtung erfolgen. 

(4) Haben natürliche Personen eine elektronische Kopie ihrer prioritären Kategorien 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 

erhalten, so können sie diese Daten in dem in Artikel 6 genannten europäischen 

Austauschformat für elektronische Patientenakten an Gesundheitsdienstleister ihrer 

Wahl übermitteln. Der empfangende Dienstleister muss diese Daten akzeptieren und sie 

gegebenenfalls lesen können.  
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Artikel 8e 

Recht auf Beschränkung des Zugangs  

Natürliche Personen haben das Recht, den Zugang von Angehörigen der Gesundheitsberufe und 

Gesundheitsdienstleistern zu ihren in Artikel 8a genannten personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten ganz oder teilweise zu beschränken.  

Bei der Ausübung dieses Rechts sind die natürlichen Personen darauf hinzuweisen, dass die 

Beschränkung des Zugangs Auswirkungen auf die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen 

für sie haben kann.  

Die Tatsache, dass die natürliche Person eine Beschränkung vorgenommen hat, darf für die 

Gesundheitsdienstleister nicht sichtbar sein.  

Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften und besonderen Schutzmaßnahmen für solche 

Beschränkungsmechanismen fest. 

Artikel 8f 

Recht auf Auskunft über den Zugriff auf Daten 

Natürliche Personen haben das Recht, Informationen, einschließlich automatischer 

Benachrichtigungen, über jeden Zugriff auf ihre personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten über den Zugangsdienst für Angehörige der Gesundheitsberufe im 

Rahmen der Gesundheitsversorgung, einschließlich des Zugriffs gemäß Artikel 4 

Absatz 4, zu erhalten.  

Die Informationen werden unverzüglich und kostenlos über Zugangsdienste für 

elektronische Gesundheitsdaten bereitgestellt. Die Informationen müssen nach jedem 

Zugriff auf Daten mindestens drei Jahre lang zur Verfügung stehen. Die Informationen 

müssen mindestens Folgendes umfassen:  

a) den Gesundheitsdienstleister oder andere Personen, die auf personenbezogene 

elektronische Gesundheitsdaten zugegriffen haben;  

b) das Datum und den Zeitpunkt des Zugriffs;  

c) die personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten, auf die zugegriffen 

wurde.  

Die Mitgliedstaaten können in Ausnahmefällen Einschränkungen dieses Rechts 

vorsehen, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Weitergabe die 
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lebenswichtigen Interessen oder Rechte des Angehörigen der Gesundheitsberufe oder 

die Versorgung der natürlichen Person gefährden würde.  

Artikel 8h 

Recht der natürlichen Personen, sich gegen die Primärnutzung zu entscheiden 

(1) Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten können vorsehen, dass natürliche Personen 

das Recht haben, den Zugang zu ihren personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten, die in einem EHR-System gespeichert sind, über die in den 

Artikeln 8aa und -9b genannten Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten 

abzulehnen. In solchen Fällen sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 

Ausübung dieses Rechts reversibel ist. 

Wenn ein Mitgliedstaat ein solches Recht einräumt, legt er Vorschriften und besondere 

Schutzmaßnahmen für einen solchen Widerspruchsmechanismus fest. Insbesondere 

können die Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorsehen, dass der Gesundheitsdienstleister 

oder der Angehörige der Gesundheitsberufe Zugang zu den personenbezogenen 

elektronischen Gesundheitsdaten erhält, wenn die Verarbeitung zum Schutz 

lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 

Person im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 

erforderlich ist, selbst wenn der Patient das Recht auf Widerspruch gegen die 

Primärnutzung ausgeübt hat. 

Artikel 9a 

Zugang von Angehörigen der Gesundheitsberufe zu personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten 

(1) Wenn Angehörige der Gesundheitsberufe Daten in elektronischem Format verarbeiten, 

haben sie über die in Artikel -9b genannten Zugangsdienste für Angehörige der 

Gesundheitsberufe unabhängig vom Versicherungsmitgliedstaat und dem 

Behandlungsmitgliedstaat Zugang zu den einschlägigen und erforderlichen 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten der von ihnen behandelten 

natürlichen Personen. 

(1a) Unterscheiden sich die Versicherungsmitgliedstaaten der behandelten natürlichen 

Person und die Behandlungsmitgliedstaaten, so wird der grenzüberschreitende Zugang 

zu den elektronischen Gesundheitsdaten der behandelten natürlichen Person über die in 

Artikel 12 genannte Infrastruktur gewährt. 
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(2) Der in den Absätzen 1 und 1a genannte Zugang umfasst mindestens die prioritären 

Kategorien im Sinne von Artikel 5.  

Im Einklang mit den in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen 

Grundsätzen legen die Mitgliedstaaten auch Vorschriften dafür fest, auf welche 

Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten den verschiedenen 

Kategorien von Angehörigen der Gesundheitsberufe oder bei verschiedenen Aufgaben 

der Gesundheitsversorgung Zugriff erteilt wird.  

In diesen Vorschriften wird die Möglichkeit von Beschränkungen gemäß Artikel 8e 

berücksichtigt. 

(2a) Im Falle einer Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

Versicherungsmitgliedstaat gelten die in den Absätzen 1a und 2 genannten Vorschriften 

der Behandlungsmitgliedstaaten.  

(3) Wurde der Zugang von Angehörigen der Gesundheitsberufe zu personenbezogenen 

elektronischen Gesundheitsdaten durch die natürliche Person gemäß Artikel 8e Absatz 1 

beschränkt, so werden die Gesundheitsdienstleister oder Angehörigen der 

Gesundheitsberufe nicht über den beschränkten Inhalt der elektronischen 

Gesundheitsdaten informiert.  

Ist der Zugang zum Schutz der lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person 

erforderlich, kann der Gesundheitsdienstleister oder der Angehörige der 

Gesundheitsberufe Zugang zu den gesperrten elektronischen Gesundheitsdaten 

erhalten.  

Solche Ereignisse müssen in einem klaren und verständlichen Format protokolliert 

werden und für die betroffene Person leicht zugänglich sein.  

Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten können zusätzliche Schutzmaßnahmen 

vorsehen. 

Artikel 9b 

Zugangsdienste für Angehörige der Gesundheitsberufe  

Für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

Angehörige der Gesundheitsberufe, auch für die grenzüberschreitende Versorgung, über 

Zugangsdienste für Angehörige der Gesundheitsberufe Zugang zu den in Artikel 5 genannten 

prioritären Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten erhalten. 
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Diese Dienste sind nur Angehörigen der Gesundheitsberufe zugänglich, die im Besitz eines 

gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 anerkannten elektronischen 

Identifizierungsmittels oder anderer elektronischer Identifizierungsmittel sind, die den in 

Artikel 23 genannten gemeinsamen Spezifikationen entsprechen, und der Zugang ist kostenlos.  

Die elektronischen Gesundheitsdaten in den elektronischen Patientenakten müssen 

benutzerfreundlich dargestellt sein, damit sie von den Angehörigen der Gesundheitsberufe leicht 

genutzt werden können.  

 

Artikel 9 

Identifizierungsmanagement 

(1) Nutzt eine natürliche Person ▌Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten im 

Sinne von Artikel 8aa, so hat diese natürliche Person das Recht, sich mit allen nach 

Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 anerkannten elektronischen 

Identifizierungsmitteln elektronisch auszuweisen. Die Mitgliedstaaten können ergänzende 

Mechanismen vorsehen, damit ein angemessener Identitätsabgleich in 

grenzüberschreitenden Situationen sichergestellt wird.  

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Anforderungen für den 

interoperablen, grenzüberschreitenden Identifizierungs- und 

Authentifizierungsmechanismus für natürliche Personen und Angehörige der 

Gesundheitsberufe entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 fest. Der 

Mechanismus muss die Übertragbarkeit personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten im grenzüberschreitenden Kontext erleichtern. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission richtet in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Dienste, die im 

Rahmen des in Absatz 2 dieses Artikels genannten interoperablen, grenzüberschreitenden 

Identifizierungs- und Authentifizierungsmechanismus erforderlich sind, als Teil der 

grenzüberschreitenden digitalen Gesundheitsinfrastruktur gemäß Artikel 12 Absatz 3 auf 

Unionsebene ein. 

(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die Kommission setzen den 

grenzüberschreitenden Identifizierungs- und Authentifizierungsmechanismus auf Ebene 

der Mitgliedstaaten bzw. der Union um. 
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Artikel 9a 

Entschädigung für die Bereitstellung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten 

Der empfangende Anbieter ist nicht verpflichtet, den Gesundheitsdienstleister für die 

Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten zu entschädigen. Ein Gesundheitsdienstleister 

oder ein Dritter darf von den betroffenen Personen weder direkt noch indirekt eine Gebühr, eine 

Entschädigung oder Kosten für die gemeinsame Nutzung von Daten oder den Zugang zu ihnen 

verlangen.  

[Abschnitt 1a] 

Artikel 10 

Behörde für digitale Gesundheit 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt mindestens eine Behörde für digitale Gesundheit, die für die 

Umsetzung und Durchsetzung dieses Kapitels auf nationaler Ebene zuständig ist. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission zum Geltungsbeginn der vorliegenden 

Verordnung über die Namen und die Kontaktdaten der Behörden für digitale Gesundheit. 

Hat ein Mitgliedstaat mehr als eine Behörde für digitale Gesundheit benannt und besteht 

die Behörde für digitale Gesundheit aus mehreren Organisationen, so übermittelt der 

Mitgliedstaat der Kommission eine Beschreibung, aus der die Aufgabentrennung zwischen 

diesen verschiedenen Einrichtungen hervorgeht. Die Kommission macht diese 

Informationen öffentlich zugänglich. Benennt ein Mitgliedstaat mehrere Behörden für 

digitale Gesundheit, so muss er eine Behörde benennen, die als Koordinator fungiert. 

(2) Die Behörden für digitale Gesundheit werden damit betraut und ihnen wird die Befugnis 

erteilt: 

a) die Umsetzung der in den Kapiteln II und III vorgesehenen Rechte und Pflichten 

durch die Annahme erforderlicher nationaler, regionaler oder lokaler technischer 

Lösungen und die Festlegung einschlägiger Vorschriften und Mechanismen 

sicherzustellen; 

b) dafür zu sorgen, dass natürlichen Personen, Angehörigen der Gesundheitsberufe und 

Gesundheitsdienstleistern vollständige und aktuelle Informationen über die 

Umsetzung der in den Kapiteln II und III vorgesehenen Rechte und Pflichten 

jederzeit zur Verfügung stehen; 

c) sicherzustellen, dass die Umsetzung der unter Buchstabe a genannten technischen 

Lösungen im Einklang mit den Kapiteln II und III sowie Anhang II erfolgt; 
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d) auf Unionsebene zur Entwicklung technischer Lösungen beizutragen, die es 

natürlichen Personen und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, ihre in 

diesem Kapitel festgelegten Rechte und Pflichten auszuüben; 

e) Menschen mit Behinderungen die Ausübung ihrer in Artikel 3 dieser Verordnung 

aufgeführten Rechte im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen 

Parlaments und des Rates zu erleichtern30; 

f) die nationalen Kontaktstellen für digitale Gesundheit zu beaufsichtigen und mit 

anderen Behörden für digitale Gesundheit sowie der Kommission bei der 

Weiterentwicklung von MyHealth@EU zusammenzuarbeiten; 

g) die Einführung des europäischen Austauschformats für elektronische Patientenakten 

auf nationaler Ebene in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden und 

Interessenträgern sicherzustellen; 

h) auf Unionsebene zur Entwicklung des europäischen Austauschformats für 

elektronische Patientenakten sowie zur Ausarbeitung gemeinsamer Spezifikationen 

zu Qualitäts-, Interoperabilitäts-, Sicherheits-, Benutzerfreundlichkeits-, 

Zugänglichkeits-, Nichtdiskriminierungs- und Grundrechtsbelangen gemäß 

Artikel 23 und der Spezifikationen zur EU-Datenbank für EHR-Systeme und 

Wellness-Anwendungen gemäß Artikel 32 beizutragen; 

i) gegebenenfalls Marktüberwachungstätigkeiten gemäß Artikel 28 durchzuführen, 

wobei Interessenkonflikte zu verhindern sind; 

j) nationale Kapazitäten für die Umsetzung der Interoperabilität und Sicherheit der 

Primärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten aufzubauen und sich am 

Informationsaustausch und Kapazitätsaufbau auf Unionsebene zu beteiligen; 

▌  

l) mit den Marktüberwachungsbehörden zusammenzuarbeiten, sich an den Tätigkeiten 

zum Umgang mit den Risiken von EHR-Systemen und mit schwerwiegenden 

Vorkommnissen zu beteiligen und die Durchführung von Korrekturmaßnahmen 

gemäß Artikel 29 zu überwachen; 

                                                 
30 Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 

über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (Text von 
Bedeutung für den EWR) (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70). 
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m) mit anderen einschlägigen Einrichtungen und Stellen auf lokaler, regionaler, 

nationaler oder Unionsebene zusammenarbeiten, um die Interoperabilität, 

Datenübertragbarkeit und Sicherheit elektronischer Gesundheitsdaten sicherzustellen 

▌; 

n) mit den Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, der 

Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2022/2555 sowie mit anderen 

einschlägigen Behörden zusammenarbeiten, darunter die für Cybersicherheit und 

elektronische Identifizierung zuständigen Behörden.  

▌  

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Behörde für digitale Gesundheit mit den 

personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen 

ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen 

zu können. 

(5) Die Behörden für digitale Gesundheit vermeiden jegliche Interessenkonflikte. Das 

Personal der Behörden für digitale Gesundheit handelt im öffentlichen Interesse und 

unabhängig. 

(5a) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben arbeiten die Behörden für digitale Gesundheit 

aktiv mit den Vertretern der relevanten Interessenträger zusammen und konsultieren 

diese, einschließlich der Patientenvertreter, der Erbringer von Gesundheitsleistungen 

und der Vertreter der Angehörigen der Gesundheitsberufe, einschließlich der 

Berufsverbände im Gesundheitswesen, der Verbraucherorganisationen und der 

Industrieverbände.  

Artikel 10a 

Berichterstattung durch die Behörde für digitale Gesundheit  

(1) Die Behörde für digitale Gesundheit veröffentlicht alle zwei Jahre einen 

Tätigkeitsbericht, der einen umfassenden Überblick über ihre Tätigkeiten liefert. Benennt 

ein Mitgliedstaat mehr als eine Behörde für digitale Gesundheit, so ist eine von ihnen 

für den Bericht verantwortlich und fordert die erforderlichen Informationen von den 

anderen Behörden für digitale Gesundheit an. Der zweijährliche Tätigkeitsbericht folgt 

einer Struktur, die auf Unionsebene im EHDS-Ausschuss vereinbart wird ▌. Der Bericht 

enthält mindestens die folgenden Angaben: 

a) alle zur Anwendung dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen; 
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b) Prozentsatz der natürlichen Personen, die Zugang zu verschiedenen Datenkategorien 

ihrer elektronischen Patientenakten haben; 

c) Informationen über die Bearbeitung von Ersuchen natürlicher Personen um die 

Ausübung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung; 

d) Zahl der an MyHealth@EU angeschlossenen Gesundheitsdienstleister 

unterschiedlicher Art, einschließlich Apotheken, Krankenhäusern und anderen 

Versorgungsstellen, berechnet:  

a) in absoluten Zahlen;  

b) als Anteil aller Gesundheitsdienstleister derselben Art; und  

c) als Anteil der natürlichen Personen, die die Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen können; 

e) Mengen an elektronischen Gesundheitsdaten verschiedener Kategorien, die über 

MyHealth@EU grenzüberschreitend ausgetauscht werden; 

▌  

f) Anzahl der Fälle von Nichtkonformität bezüglich der verbindlichen Anforderungen. 

▌ 

Artikel 11 

Recht auf Beschwerde bei einer Behörde für digitale Gesundheit 

(1) Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

haben natürliche und juristische Personen das Recht, einzeln oder gegebenenfalls 

gemeinsam Beschwerde bei einer Behörde für digitale Gesundheit im Zusammenhang mit 

den Bestimmungen dieses Kapitels einzulegen. Betrifft die Beschwerde die Rechte 

natürlicher Personen gemäß den Artikeln 8a bis 8f und Artikel 8h der vorliegenden 

Verordnung, so leitet die Behörde für digitale Gesundheit die Beschwerde an die 

zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 weiter. Die 

Behörde für digitale Gesundheit stellt der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679 die erforderlichen Informationen zur Verfügung, um ihr die 

Bewertung und Untersuchung zu erleichtern. 

(2) Die zuständige Behörde für digitale Gesundheit, bei der die Beschwerde eingelegt wurde, 

unterrichtet den Beschwerdeführer im Einklang mit dem nationalen Recht über den Stand 

des Verfahrens und die getroffene Entscheidung, gegebenenfalls auch darüber, dass die 
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Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

weitergeleitet wurde und dass die Aufsichtsbehörde von diesem Zeitpunkt an der einzige 

Ansprechpartner für den Beschwerdeführer in dieser Angelegenheit ist. 

(3) Die Behörden für digitale Gesundheit in den verschiedenen Mitgliedstaaten arbeiten 

zusammen, um Beschwerden im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden 

Austausch von und dem Zugang zu personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten zu bearbeiten und zu lösen, einschließlich des Austauschs aller 

relevanten Informationen auf elektronischem Wege, ohne unangemessene Verzögerung. 

(3a) Jede Behörde für digitale Gesundheit muss die Einlegung von Beschwerden erleichtern.  

Artikel 11a 

Beziehung zu den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz 

Die für die Überwachung und Durchsetzung der Verordnung (EU) 2016/679 zuständige(n) 

Aufsichtsbehörde(n) ist bzw. sind auch für die Überwachung und Durchsetzung der Anwendung 

der Artikel 8a bis 8f und Artikel 8h zuständig. Die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung 

(EU) 2016/679 finden sinngemäß Anwendung. Sie sind befugt, Geldbußen bis zu dem in 

Artikel 83 Absatz 5 jener Verordnung genannten Betrag zu verhängen. Diese Aufsichtsbehörden 

und die in Artikel 10 der vorliegenden Verordnung genannten Behörden für digitale Gesundheit 

arbeiten gegebenenfalls bei der Durchsetzung dieser Verordnung im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten zusammen.  

Abschnitt 2 

Grenzüberschreitende Infrastruktur für die Primärnutzung personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten 

Artikel 12 

MyHealth@EU 

(1) Die Kommission richtet eine zentrale Interoperabilitätsplattform für digitale Gesundheit, 

MyHealth@EU, ein, die durch ihre Dienste den Austausch personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten zwischen den nationalen Kontaktstellen für digitale 

Gesundheit in den Mitgliedstaaten unterstützt und erleichtert. 

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Kontaktstelle für digitale Gesundheit als 

organisatorische und technische Schnittstelle für die Erbringung von Diensten im 

Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten im Zusammenhang mit der Primärnutzung. Die 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=


 

 862 

nationale Kontaktstelle muss mit allen anderen nationalen Kontaktstellen für digitale 

Gesundheit und mit der zentralen Interoperabilitätsplattform für digitale Gesundheit in 

der grenzüberschreitenden Infrastruktur MyHealth@EU verbunden sein. Handelt es sich 

bei der benannten nationalen Kontaktstelle um eine Einrichtung aus mehreren 

Organisationen, die für die Durchführung verschiedener Dienste zuständig sind, so 

übermittelt der Mitgliedstaat der Kommission eine Beschreibung davon, wie die 

Aufgabentrennung zwischen diesen Organisationen erfolgt. ▌Die Mitgliedstaaten 

unterrichten die Kommission bis zum [Geltungsbeginn dieser Verordnung] über den 

Namen ihrer nationalen Kontaktstelle. Eine solche Kontaktstelle kann innerhalb der 

Behörde für digitale Gesundheit gemäß Artikel 10 dieser Verordnung eingerichtet werden. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle späteren Änderungen bezüglich 

der benannten Kontaktstellen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten machen diese 

Informationen öffentlich zugänglich. 

(3) Jede nationale Kontaktstelle für digitale Gesundheit ermöglicht den Austausch der in 

Artikel 5 Absatz 1 genannten personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten mit 

▌nationalen Kontaktstellen in anderen Mitgliedstaaten über MyHealth@EU. Der 

Austausch erfolgt auf der Grundlage des europäischen Austauschformats für elektronische 

Patientenakten. Wenn die Mitgliedstaaten zusätzliche Kategorien zulassen, ermöglicht 

die nationale Kontaktstelle für digitale Gesundheit den Austausch zusätzlicher 

Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe a, sofern die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten den Zugang zu diesen 

zusätzlichen Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten und deren 

Austausch gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehen haben. 

(4) Im Wege von Durchführungsrechtsakten erlässt die Kommission die erforderlichen 

Maßnahmen für die technische Entwicklung von MyHealth@EU sowie detaillierte 

Vorschriften über die Sicherheit, Vertraulichkeit und den Schutz personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten und legt fest, welche Bedingungen für die 

Konformitätsüberprüfungen für den Anschluss und die weitere Anbindung an 

MyHealth@EU erforderlich sind ▌. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Gesundheitsdienstleister mit ihren nationalen 

Kontaktstellen für digitale Gesundheit verbunden sind. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass ▌verbundene Gesundheitsdienstleister in die Lage versetzt werden, elektronische 
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Gesundheitsdaten wechselseitig mit der nationalen Kontaktstelle für digitale Gesundheit 

auszutauschen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in ihrem Hoheitsgebiet tätigen Apotheken, 

einschließlich Online-Apotheken, in anderen Mitgliedstaaten ausgestellte elektronische 

Verschreibungen unter den in Artikel 11 der Richtlinie 2011/24/EU festgelegten 

Bedingungen einlösen können. Die Apotheken haben Zugang zu elektronischen 

Verschreibungen, die ihnen aus anderen Mitgliedstaaten über MyHealth@EU übermittelt 

werden, und nehmen diese an, sofern die Anforderungen in Artikel 11 der 

Richtlinie 2011/24/EU erfüllt sind. Geben Apotheken Arzneimittel auf der Grundlage 

einer elektronischen Verschreibung aus einem anderen Mitgliedstaat ab, so melden sie die 

Abgabe dem Mitgliedstaat, der die Verschreibung ausgestellt hat, über MyHealth@EU. 

(7) Bei den Verarbeitungsvorgängen, an denen sie beteiligt sind, fungieren die nationalen 

Kontaktstellen für digitale Gesundheit als gemeinsam Verantwortliche für die über 

MyHealth@EU übermittelten personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten. Die 

Kommission fungiert als Auftragsverarbeiter. 

(8) Die Kommission legt im Einklang mit Kapitel IV der Verordnung (EU) 2016/679 im Wege 

von Durchführungsrechtsakten die Vorschriften für die Anforderungen an die 

Cybersicherheit, die technische Interoperabilität, die semantische Interoperabilität, den 

Betrieb und das Dienstmanagement in Bezug auf die Verarbeitung durch den in 

Absatz 7 des vorliegenden Artikels genannten Auftragsverarbeiter und seine 

Verantwortlichkeiten gegenüber den Verantwortlichen fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(9) Die in Absatz 2 genannten nationalen Kontaktstellen müssen die Bedingungen für den 

Anschluss und die weitere Anbindung an MyHealth@EU erfüllen, die in Absatz 4 

festgelegt sind. Ihre Konformität wird durch von der Kommission durchgeführte 

Konformitätskontrollen überprüft. 

Artikel 13 

Zusätzliche grenzüberschreitende digitale Gesundheitsdienste und -infrastrukturen 

(1) Die Mitgliedstaaten können über MyHealth@EU zusätzliche Dienste zur Erleichterung der 

Telemedizin, der mobilen Gesundheitsfürsorge, des Zugriffs natürlicher Personen auf ihre 

übersetzten Gesundheitsdaten und des Austauschs oder der Überprüfung von 

Bescheinigungen über den Gesundheitszustand, einschließlich Impfausweisen, sowie 
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Dienste zur Förderung der öffentlichen Gesundheit, der Überwachung der öffentlichen 

Gesundheit oder zur Förderung digitaler Gesundheitssysteme und -dienste und 

interoperabler Anwendungen bereitstellen, um ein hohes Maß an Vertrauen und Sicherheit 

zu erreichen, die Kontinuität der Versorgung zu verbessern und den Zugang zu einer 

sicheren und hochwertigen Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Die Kommission legt 

im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen Aspekte dieser Dienste fest. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten können den Austausch personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten mit anderen Infrastrukturen wie dem klinischen 

Patientenmanagementsystem sowie sonstigen Diensten oder Infrastrukturen in den 

Bereichen Gesundheit, Pflege oder soziale Sicherheit, die befugte Teilnehmer an 

MyHealth@EU werden können, fördern. Die Kommission legt im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die technischen Aspekte dieses Austauschs fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Die Anbindung einer anderen Infrastruktur an die zentrale 

Plattform für digitale Gesundheit sowie deren Abtrennung unterliegen einem Beschluss 

der Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten, der auf dem Ergebnis der 

Konformitätsüberprüfung der technischen Aspekte eines solchen Austauschs gemäß 

Unterabsatz 1 beruht. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Eine nationale Kontaktstelle eines Drittlands oder ein auf internationaler Ebene 

eingerichtetes System kann ein befugter Teilnehmer von MyHealth@EU werden, sofern 

sie die Anforderungen von MyHealth@EU für die Zwecke des Austauschs 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten gemäß Artikel 12 erfüllen, die sich 

aus einer solchen Verbindung ergebende Übermittlung den Vorschriften in Kapitel V 

der Verordnung (EU) 2016/679 entspricht und die Anforderungen in Bezug auf 

rechtliche, organisatorische, operative, semantische, technische und 

Cybersicherheitsmaßnahmen denjenigen gleichwertig sind, die für die Mitgliedstaaten 

beim Betrieb der MyHealth@EU-Dienste gelten. Die Anforderungen in Unterabsatz 1 

werden mittels einer Konformitätsüberprüfung durch die Kommission überprüft. 

Auf der Grundlage des Ergebnisses der Konformitätsüberprüfung kann die Kommission 

im Wege eines Durchführungsrechtsakts beschließen, die nationale Kontaktstelle des 
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Drittlands oder des auf internationaler Ebene eingerichteten Systems an MyHealth@EU 

anzuschließen bzw. die Verbindung zu trennen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Die Kommission führt die Liste der nationalen Kontaktstellen eines Drittlands oder der 

auf internationaler Ebene eingerichteten Systeme, die gemäß diesem Absatz an 

MyHealth@EU angeschlossen sind, und macht sie öffentlich zugänglich. 
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Kapitel III 

EHR-Systeme und Wellness-Anwendungen 

Abschnitt 1 

Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen für EHR-Systeme (System für elektronische 

Patientenakten) 

Artikel 13a 

EHR-harmonisierte Komponenten 

(1) EHR-Systeme müssen eine „europäische Interoperabilitätskomponente für EHR-

Systeme“ und eine „europäische Protokollierungskomponente für EHR-Systeme“ (im 

Folgenden „harmonisierte Komponenten“) gemäß den Bestimmungen dieses Kapitels 

umfassen.  

(2) Dieses Kapitel gilt nicht für Software für allgemeine Zwecke, die im Gesundheitswesen 

verwendet wird. 

Artikel 13b 

Inverkehrbringen und Inbetriebnahme 

(1) In Artikel 13a Absatz 1 genannte EHR-Systeme dürfen nur dann in den Verkehr 

gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn sie den Bestimmungen dieses 

Kapitels genügen. 

(2) EHR-Systeme, die innerhalb von in der Union ansässigen Gesundheitseinrichtungen 

hergestellt und verwendet werden, sowie EHR-Systeme, die einer in der Union 

ansässigen natürlichen oder juristischen Person als Dienst im Sinne von Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/153531 des Europäischen Parlaments 

und des Rates angeboten werden, gelten als in Betrieb genommen.  

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von EHR-Systemen, die dieser 

Verordnung entsprechen, nicht aus Erwägungen heraus verbieten oder einschränken, 

die Aspekte der in dieser Verordnung geregelten harmonisierten Komponenten 

betreffen. 

                                                 
31 Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 
L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 
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Artikel 14 

Zusammenspiel mit den Rechtsvorschriften über Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika und KI-

Systeme 

(1) EHR-Systeme müssen eine „europäische Interoperabilitätskomponente für EHR-

Systeme“ und eine „europäische Protokollierungskomponente für EHR-Systeme“ (im 

Folgenden „harmonisierte Komponenten“) gemäß den Bestimmungen dieses Kapitels 

umfassen. 

▌  

(3) Hersteller von Medizinprodukten im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2017/745 und Hersteller von In-vitro-Diagnostika im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2017/746, die geltend machen, dass diese Medizinprodukte mit den 

harmonisierten Komponenten von EHR-Systemen interoperabel sind, müssen die 

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an die europäische 

Interoperabilitätskomponente für EHR-Systeme und die europäische 

Protokollierungskomponente für EHR-Systeme nachweisen, die in Anhang II Abschnitt 2 

der vorliegenden Verordnung festgelegt sind. Für solche Medizinprodukte gilt Artikel 23 

dieses Kapitels. 

(4) Anbieter von nicht in den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745 fallenden 

Hochrisiko-KI-Systemen im Sinne von Artikel 6 der Verordnung [...] [Gesetz über 

künstliche Intelligenz 2021/0106(COD)], die geltend machen, dass diese KI-Systeme mit 

den harmonisierten Komponenten von EHR-Systemen interoperabel sind, müssen die 

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an die europäische 

Interoperabilitätskomponente für EHR-Systeme und die europäische 

Protokollierungskomponente für EHR-Systeme gemäß Anhang II Abschnitt 2 der 

vorliegenden Verordnung nachweisen. Für solche Hochrisiko-KI-Systeme gilt Artikel 23 

dieses Kapitels. 

(5) Die Mitgliedstaaten können bestehende spezifische Vorschriften für die Beschaffung, 

Erstattung oder Finanzierung von EHR-Systemen im Zusammenhang mit der Organisation, 

Erbringung oder Finanzierung von Gesundheitsdienstleistungen beibehalten oder neue 

festlegen, sofern diese Anforderungen mit dem Unionsrecht vereinbar sind und die 

Funktionsweise oder die Konformität der harmonisierten Komponenten nicht 

beeinträchtigen. 

▌ 
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Artikel 16 

Angaben 

In dem Informationsblatt, den Gebrauchsanweisungen oder anderen Begleitinformationen zu EHR-

Systemen sowie bei der Bewerbung von EHR-Systemen dürfen keine Texte, Bezeichnungen, 

Warenzeichen, Abbildungen und andere bildhafte oder nicht bildhafte Zeichen verwendet werden, 

die den beruflichen Nutzer im Sinne der Verordnung (EU) 2018/1807 hinsichtlich der 

Zweckbestimmung, Interoperabilität und Sicherheit des Systems irreführen können, indem sie 

a) dem EHR-System Funktionen und Eigenschaften zuschreiben, die es nicht besitzt; 

b) den beruflichen Nutzer nicht über die zu erwartenden Einschränkungen hinsichtlich der 

Interoperabilität oder der Sicherheitsfunktionen des EHR-Systems in Bezug auf seine 

Zweckbestimmung informieren; 

c) andere Verwendungsmöglichkeiten für das EHR-System empfehlen als diejenigen, für die 

in der technischen Dokumentation angegeben wird, dass sie Teil der Zweckbestimmung 

sind. 

Artikel 16a 

Beschaffung, Erstattung und Finanzierung von EHR-Systemen 

Die Mitgliedstaaten können bestehende spezifische Vorschriften für die Beschaffung, Erstattung 

oder Finanzierung von EHR-Systemen im Zusammenhang mit der Organisation, Erbringung 

oder Finanzierung von Gesundheitsdienstleistungen beibehalten oder neue festlegen, sofern 

diese Anforderungen mit dem Unionsrecht vereinbar sind und die Funktionsweise oder die 

Konformität der harmonisierten Komponenten nicht beeinträchtigen. 

Abschnitt 2 

Pflichten der Wirtschaftsakteure in Bezug auf EHR-Systeme 

Artikel 17 

Pflichten der Hersteller von EHR-Systemen 

(1) Die Hersteller von EHR-Systemen 

a) stellen sicher, dass die harmonisierten Komponenten ihrer EHR-Systeme und die 

EHR-Systeme als solche, soweit in diesem Kapitel Anforderungen für sie festgelegt 

sind, den in Anhang II festgelegten grundlegenden Anforderungen und den 

gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 23 genügen; 
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aa) stellen sicher, dass die Komponenten ihrer EHR-Systeme nicht durch andere 

Komponenten desselben EHR-Systems behindert oder beeinträchtigt werden; 

b) erstellen die technische Dokumentation zu ihren EHR-Systemen gemäß Artikel 24, 

bevor sie ihre Systeme auf den Markt bringen, und halten sie anschließend auf 

dem neuesten Stand; 

c) sorgen dafür, dass ihren EHR-Systemen kostenlos für den Nutzer das in Artikel 25 

vorgesehene Informationsblatt sowie eine klare und vollständige 

Gebrauchsanweisung beigefügt werden; 

d) stellen die EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 26 aus; 

e) bringen die CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 27 an; 

ea) geben den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene 

Handelsmarke sowie die Postanschrift und die Website, die E-Mail-Adresse oder 

andere digitale Kontaktmöglichkeiten des EHR-Systems an; in der Anschrift wird 

eine zentrale Stelle angegeben, unter der der Hersteller kontaktiert werden kann, 

und. die Kontaktdaten müssen so abgefasst sein, dass die Benutzer und 

Marktüberwachungsbehörden diese leicht verstehen können; 

f) kommen den in Artikel 32 genannten Registrierungspflichten nach; 

g) ergreifen in Bezug auf ihre EHR-Systeme ohne schuldhaftes Zögern alle 

erforderlichen Korrekturmaßnahmen oder rufen solche Systeme zurück oder nehmen 

sie vom Markt, wenn sie der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, 

dass diese Systeme nicht oder nicht mehr den grundlegenden Anforderungen gemäß 

Anhang II genügen; unterrichten die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in 

denen sie ihre EHR-Systeme bereitgestellt oder in Betrieb genommen haben, über 

die Nichtkonformität und alle ergriffenen Korrekturmaßnahmen, einschließlich 

des Zeitplans für die Umsetzung, wenn die Konformität dieser harmonisierten 

Komponenten ihres EHR-Systems hergestellt worden ist und wenn sie 

zurückgerufen oder zurückgenommen worden sind;  

h) setzen die Händler ihrer EHR-Systeme und gegebenenfalls den Bevollmächtigten, 

die Einführer und die Nutzer von der Nichtkonformität sowie von etwaigen 

Korrekturmaßnahmen, Rückrufen oder Rücknahmen des Systems vom Markt in 

Kenntnis; 
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i) setzen die Händler ihrer EHR-Systeme und gegebenenfalls den Bevollmächtigten, 

die Einführer und die Nutzer über etwaige vorgeschriebene vorbeugende 

Wartungen und deren Häufigkeit in Kenntnis; 

j) stellen den Marktüberwachungsbehörden in den Mitgliedstaaten auf deren 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen in der Amtssprache des Mitgliedstaats 

zur Verfügung, die für den Nachweis der Konformität des von ihnen in Verkehr 

gebrachten oder in Betrieb genommenen EHR-Systems mit den in Anhang II 

festgelegten grundlegenden Anforderungen erforderlich sind; 

k) arbeiten in der Amtssprache des Mitgliedstaats mit den 

Marktüberwachungsbehörden auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen zusammen, 

die ergriffen werden, um die Konformität ihrer EHR-Systeme, die sie in Verkehr 

gebracht oder in Betrieb genommen haben, mit den in Anhang II und Artikel 27a 

festgelegten grundlegenden Anforderungen herzustellen; 

ka) richten Beschwerdewege ein, führen ein Beschwerderegister für nicht konforme 

EHR-Systeme und halten die Händler über eine solche Überwachung auf dem 

Laufenden. 

(2) Die Hersteller von EHR-Systemen sorgen dafür, dass sie über Verfahren verfügen, die 

gewährleisten, dass die Konzeption, Entwicklung und Einführung der in Artikel 2 

Nummer 2 Buchstaben nc und nd definierten Komponenten eines EHR-Systems 

weiterhin den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II und den gemeinsamen 

Spezifikationen gemäß Artikel 23 genügen. Änderungen an der Konzeption des EHR-

Systems oder an den Merkmalen dieser harmonisierten Komponenten werden 

angemessen berücksichtigt, und die technische Dokumentation wird entsprechend 

aktualisiert. 

(3) Die Hersteller von EHR-Systemen bewahren die technische Dokumentation sowie die EU-

Konformitätserklärung ab dem Inverkehrbringen des ▌von der EU-Konformitätserklärung 

erfassten EHR-Systems noch 10 Jahre lang auf.  

Der in den technischen Unterlagen enthaltene Quellcode oder die darin enthaltene 

Programmierlogik wird auf begründeten Antrag den zuständigen nationalen Behörden 

zur Verfügung gestellt, sofern der Quellcode oder die Programmierlogik erforderlich ist, 

damit sie die Einhaltung der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Anforderungen 

überprüfen können.  
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(3a) Ein Hersteller von EHR-Systemen, der außerhalb der Union niedergelassen ist, stellt 

sicher, dass seinem Bevollmächtigten die erforderliche Dokumentation ohne Weiteres 

zugänglich ist, um die in Artikel 18 Absatz 2 genannten Aufgaben wahrnehmen zu 

können. 

(3b) Die Hersteller händigen der Marktüberwachungsbehörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen in Papierform oder in elektronischer 

Form aus, die für den Nachweis der Konformität des EHR-Systems mit den in 

Anhang II aufgeführten grundlegenden Anforderungen und den in Artikel 23 

genannten gemeinsamen Spezifikationen erforderlich sind, und zwar in einer Sprache, 

die von dieser Behörde leicht verstanden werden kann. Sie arbeiten mit dieser Behörde 

auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen zur Abwendung der Risiken zusammen, die 

mit dem von ihnen in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen EHR-System 

verbunden sind. 

Artikel 18 

Bevollmächtigte 

(1) Hersteller von EHR-Systemen, die außerhalb der Union niedergelassen sind, benennen vor 

der Bereitstellung des EHR-Systems in der Union schriftlich einen in der Union 

niedergelassenen Bevollmächtigten. 

(2) Ein Bevollmächtigter nimmt die Aufgaben wahr, die in dem mit dem Hersteller 

vereinbarten Auftrag festgelegt sind. Der Auftrag gestattet dem Bevollmächtigten, 

mindestens folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

a) Bereithaltung der EU-Konformitätserklärung und der technischen Dokumentation für 

die Marktüberwachungsbehörden während des in Artikel 17 Absatz 3 genannten 

Zeitraums; 

b) auf begründetes Verlangen einer Marktüberwachungsbehörde: Übermittlung einer 

Kopie des Auftrags an Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten und aller 

Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität des EHR-

Systems mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II sowie den 

gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 23 erforderlich sind; 

ba) unverzügliche Unterrichtung des Herstellers, wenn der Bevollmächtigte Grund zu 

der Annahme hat, dass ein EHR-System nicht mehr den in Anhang II festgelegten 

grundlegenden Anforderungen genügt; 
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bb) unverzügliche Unterrichtung des Herstellers über Beschwerden von Verbrauchern 

oder beruflichen Nutzern; 

c) auf Verlangen der Marktüberwachungsbehörden: Zusammenarbeit bei allen 

Korrekturmaßnahmen in Bezug auf EHR-Systeme, die zu ihrem Aufgabenbereich 

gehören; 

d) Beendigung des Auftrags, falls der Hersteller seine Pflichten aus der vorliegenden 

Verordnung verletzt;  

e) Sicherstellung, dass die technischen Unterlagen den zuständigen Behörden auf 

Verlangen zur Verfügung gestellt werden können.  

(2c) Im Falle eines Wechsels des Bevollmächtigten müssen durch die detaillierten 

Vorkehrungen für den Wechsel mindestens die folgenden Aspekte geregelt werden:  

a) Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags des bisherigen Bevollmächtigten und 

Zeitpunkt des Beginns des Auftrags des neuen Bevollmächtigten;  

b) Übergabe von Dokumenten, einschließlich der Vertraulichkeitsaspekte und 

Eigentumsrechte.  

(2d) Ist der Hersteller außerhalb der Union niedergelassen und ist er seinen Verpflichtungen 

gemäß Artikel 17 nicht nachgekommen, so ist der Bevollmächtigte für die 

Nichteinhaltung dieser Verordnung auf der gleichen Grundlage wie der Hersteller mit 

diesem als Gesamtschuldner rechtlich haftbar. 

Artikel 19 

Pflichten der Einführer 

(1) Einführer bringen in der Union nur EHR-Systeme in Verkehr, die den in Anhang II 

festgelegten grundlegenden Anforderungen sowie den gemeinsamen Spezifikationen 

gemäß Artikel 23 genügen. 

(2) Bevor Einführer ein EHR-System auf dem Markt bereitstellen, stellen sie sicher, dass 

a) der Hersteller die technische Dokumentation erstellt und die EU-

Konformitätserklärung ausgestellt hat; 

aa) der Hersteller bekannt ist und ein Bevollmächtigter gemäß Artikel 18 benannt 

wurde; 

b) das EHR-System nach Abschluss des Konformitätsbewertungsverfahrens mit der 

CE-Konformitätskennzeichnung gemäß Artikel 27 versehen ist; 
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c) dem EHR-System das in Artikel 25 genannte Informationsblatt mit klaren und 

vollständigen Gebrauchsanweisungen, einschließlich Wartungsmaßnahmen, auch 

in barrierefreien Formaten beiliegen. 

(3) Die Einführer geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke und ihre Postanschrift, Website, E-Mail-Adresse oder andere 

digitale Kontaktmöglichkeiten unter denen sie erreichbar sind, in einem dem EHR-System 

beiliegenden Dokument an. Als Anschrift ist eine einzige Anlaufstelle, an der der 

Hersteller kontaktiert werden kann, anzugeben. Die Kontaktangaben sind in einer 

Sprache zur Verfügung zu stellen, die von den Benutzern und den 

Marktüberwachungsbehörden leicht verstanden werden kann. Sie sorgen dafür, dass 

eine zusätzliche Kennzeichnung die Informationen auf der vom Hersteller angebrachten 

Kennzeichnung nicht verdeckt. 

(4) Solange sich ein EHR-System in ihrer Verantwortung befindet, stellen die Einführer sicher, 

dass das EHR-System nicht derart verändert wird, dass seine Konformität mit den 

grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II und Artikel 27a beeinträchtigt wird. 

(5) Ist ein Einführer der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein EHR-System 

nicht oder nicht mehr den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II und 

Artikel 27a genügt, so stellt er dieses System erst dann auf dem Markt bereit bzw. ruft oder 

nimmt es zurück, falls es bereits auf den Markt gebracht wurde, bis die Konformität des 

Systems hergestellt worden ist. Der Einführer setzt den Hersteller des EHR-Systems, die 

Nutzer und die Marktüberwachungsbehörden des Mitgliedstaats, in dem er das EHR-

System auf dem Markt, in dem dieser Fall auftritt, bereitgestellt hat, unverzüglich davon 

in Kenntnis und macht dabei ausführliche Angaben, insbesondere über die 

Nichtkonformität und etwaige Korrekturmaßnahmen, Rückrufe oder die Rücknahmen 

des Systems. Ist ein Einführer der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass 

ein EHR-System ein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit natürlicher Personen 

darstellt, unterrichtet er unverzüglich die Marktüberwachungsbehörde des 

Mitgliedstaats, in dem der Einführer niedergelassen ist, sowie den Hersteller und 

gegebenenfalls den Bevollmächtigten. 

(6) Die Einführer halten während des in Artikel 17 Absatz 3 genannten Zeitraums eine Kopie 

der EU-Konformitätserklärung für die Marktüberwachungsbehörden bereit und stellen 

sicher, dass die technische Dokumentation diesen Behörden auf Verlangen zur Verfügung 

gestellt werden kann. 
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(7) Die Einführer händigen den Marktüberwachungsbehörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten auf deren begründetes Verlangen alle Informationen und Unterlagen aus, 

die für den Nachweis der Konformität eines EHR-Systems erforderlich sind. Sie arbeiten 

mit dieser Behörde auf deren Verlangen sowie mit dem Hersteller und gegebenenfalls 

mit dem Bevollmächtigten des Herstellers in der Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem 

die Marktüberwachungsbehörde ihren Sitz hat, zusammen. Sie arbeiten mit dieser Behörde 

auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen zusammen, die ergriffen werden, um ihre EHR-

Systeme mit den grundlegenden Anforderungen in Bezug auf diese Komponenten gemäß 

Anhang II in Einklang zu bringen oder um sicherzustellen, dass ihre EHR-Systeme 

zurückgenommen oder zurückgerufen werden. 

(7a) Die Einführer richten Meldewege ein und sorgen dafür, dass sie zugänglich sind, damit 

die Nutzer Beschwerden einreichen können, und führen ein Beschwerderegister für 

nichtkonforme EHR-Systeme und Rückrufe von EHR-Systemen. Die Einführer 

überprüfen, ob die in Artikel 17 Absatz 2 genannten eingerichteten Beschwerdekanäle 

öffentlich zugänglich sind und es ihnen ermöglichen, Beschwerden einzureichen und 

Risiken im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit und Sicherheit oder mit anderen 

Aspekten des Schutzes des öffentlichen Interesses sowie schwerwiegende Vorkommnisse 

im Zusammenhang mit einem EHR-System zu melden. Stehen solche Kanäle nicht zur 

Verfügung, so stellt der Einführer sie bereit, wobei er die Anforderungen an die 

Zugänglichkeit für schutzbedürftige Gruppen und Menschen mit Behinderungen 

berücksichtigt. 

(7b) Die Einführer gehen Beschwerden und Informationen über Vorkommnisse im 

Zusammenhang mit einem von ihnen auf dem Markt bereitgestellten EHR-System nach 

und erfassen diese Beschwerden sowie Rückrufe von Systemen und etwaige 

Korrekturmaßnahmen, die zur Herstellung der Konformität des EHR-Systems ergriffen 

wurden, in dem in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe ka genannten Register oder in ihrem 

eigenen internen Register. Die Einführer unterrichten den Hersteller, die Händler und 

gegebenenfalls die Bevollmächtigten rechtzeitig über die durchgeführte Prüfung und 

deren Ergebnisse. 

Artikel 20 

Pflichten der Händler 

(1) Bevor Händler ein EHR-System auf dem Markt bereitstellen, überprüfen sie, ob 

a) der Hersteller die EU-Konformitätserklärung ausgestellt hat; 
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b) das EHR-System mit der CE-Konformitätskennzeichnung versehen ist; 

c) dem EHR-System das in Artikel 25 genannte Informationsblatt mit klaren und 

vollständigen Gebrauchsanweisungen in zugänglichen Formaten beiliegt; 

d) der Einführer gegebenenfalls die in Artikel 19 Absatz 3 genannten Anforderungen 

eingehalten hat. 

(2) Solange sich ein EHR-System in ihrer Verantwortung befindet, stellen die Händler sicher, 

dass das EHR-System nicht derart verändert wird, dass seine Konformität mit den 

grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II beeinträchtigt wird. 

(3) Ist ein Händler der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein EHR-System 

nicht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II genügt, so stellt er dieses erst 

dann auf dem Markt bereit, wenn die Konformität des EHS-Systems hergestellt worden ist. 

Außerdem setzt der Händler den Hersteller oder den Einführer sowie die 

Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen das EHR-System auf dem 

Markt bereitgestellt wurde, unverzüglich davon in Kenntnis. Ist ein Händler der 

Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein EHR-System ein Risiko für die 

Gesundheit oder Sicherheit natürlicher Personen darstellt, unterrichtet er die 

Marktüberwachungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der Händler niedergelassen ist, 

sowie den Hersteller und den Einführer.  

(4) Die Händler händigen einer Marktüberwachungsbehörde auf deren begründetes Verlangen 

alle Informationen und Unterlagen aus, die für den Nachweis der Konformität eines EHR-

Systems erforderlich sind. Sie arbeiten mit dieser Behörde auf deren Verlangen sowie mit 

dem Hersteller, dem Einführer und gegebenenfalls dem Bevollmächtigten des 

Herstellers bei allen Maßnahmen zusammen, die ergriffen werden, um die EHR-Systeme 

mit den in Anhang II festgelegten grundlegenden Anforderungen in Einklang zu bringen 

oder sie zurückzunehmen oder zurückzurufen. 

Artikel 21 

Fälle, in denen die Pflichten des Herstellers eines EHR-Systems auch für andere 

Wirtschaftsakteure gelten 

Ein Einführer, Händler oder Nutzer gilt für die Zwecke dieser Verordnung als Hersteller und 

unterliegt den in Artikel 17 festgelegten Pflichten, wenn er eine der folgenden Handlungen 

vornimmt: 
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a) er stellt ein EHR-System unter seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Marke auf dem 

Markt bereit; 

b) er verändert ein bereits auf dem Markt befindliches EHR-System derart, dass die 

Konformität mit den einschlägigen Anforderungen beeinträchtigt werden kann; 

c) er nimmt Änderungen am EHR-System vor, die zu einer Änderung der vom Hersteller 

erklärten Zweckbestimmung führen. 

Artikel 22 

Identifizierung der Wirtschaftsakteure 

Während eines Zeitraums von 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen des letzten von der EU-

Konformitätserklärung erfassten EHR-Systems müssen die Wirtschaftsakteure in der Lage sein, den 

Marktüberwachungsbehörden gegenüber auf Verlangen Folgendes anzugeben: 

a) sämtliche Wirtschaftsakteure, von denen sie ein EHR-System bezogen haben; 

b) sämtliche Wirtschaftsakteure, denen sie ein EHR-System zur Verfügung gestellt haben. 

Abschnitt 3 

Konformität des EHR-Systems 

Artikel 23 

Gemeinsame Spezifikationen 

(1) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten gemeinsame 

Spezifikationen für die in Anhang II aufgeführten grundlegenden Anforderungen, 

einschließlich eines gemeinsamen Musterdokuments und einer Frist für die Umsetzung 

dieser gemeinsamen Spezifikationen. Gegebenenfalls tragen die gemeinsamen 

Spezifikationen den Besonderheiten der in Artikel 14 Absätze 3 und 4 genannten 

Medizinprodukte und Hochrisiko-KI-Systemen Rechnung, einschließlich der modernsten 

Standards für IT-Systeme im Gesundheitswesen und des europäischen 

Austauschformats für elektronische Patientenakten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten gemeinsamen Spezifikationen umfassen folgende Angaben: 

a) Anwendungsbereich; 

b) Anwendbarkeit auf verschiedene Kategorien von EHR-Systemen oder deren 

Funktionen; 
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c) Version; 

d) Gültigkeitsdauer; 

e) normativer Teil; 

f) erläuternder Teil, einschließlich einschlägiger Durchführungsleitlinien. 

(3) Die gemeinsamen Spezifikationen können Angaben zu Folgendem umfassen: 

a) Datensätze mit elektronischen Gesundheitsdaten und definierenden Strukturen wie 

Datenfeldern und Datengruppen für die Darstellung klinischer Inhalte und anderer 

Bestandteile der elektronischen Gesundheitsdaten; 

b) Kodierungssysteme und Werte für Datensätze mit elektronischen Gesundheitsdaten, 

wobei sowohl die künftige Harmonisierung der Terminologie als auch ihre 

Kompatibilität mit den bestehenden nationalen Terminologien gebührend zu 

berücksichtigen sind; 

c) sonstige Anforderungen an die Datenqualität, z. B. die Vollständigkeit und 

Genauigkeit der elektronischen Gesundheitsdaten; 

d) technische Spezifikationen, Standards und Profile für den Austausch elektronischer 

Gesundheitsdaten; 

e) Anforderungen und Grundsätze in Bezug auf Sicherheit, Vertraulichkeit, Integrität, 

Patientensicherheit und Schutz elektronischer Gesundheitsdaten; 

f) Spezifikationen und Anforderungen in Bezug auf das Identifizierungsmanagement 

und die Verwendung der elektronischen Identifizierung. 

(4) EHR-Systeme, Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika und Hochrisiko-KI-Systeme im 

Sinne der Artikel 13a und 14, die den in Absatz 1 genannten gemeinsamen Spezifikationen 

entsprechen, gelten als konform mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II, 

für die diese Spezifikationen oder Teile davon gelten. 

(5) Wenn gemeinsame Spezifikationen zu Interoperabilitäts- und Sicherheitsanforderungen an 

EHR-Systeme Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika oder Hochrisiko-KI-Systeme 

betreffen, die unter andere Rechtsakte als die Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 

2017/746 oder die Verordnung [...] [Gesetz über künstliche Intelligenz 2021/0106(COD)] 

fallen, so kann vor der Annahme dieser gemeinsamen Spezifikationen eine Konsultation 

der Koordinierungsgruppe Medizinprodukte gemäß Artikel 103 der Verordnung (EU) 

2017/745 oder des Europäischen Ausschusses für künstliche Intelligenz gemäß Artikel 56 
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der Verordnung [...] [Gesetz über künstliche Intelligenz 2021/0106(COD)] und des EDSA 

erfolgen. 

(6) Wenn gemeinsame Spezifikationen zu Interoperabilitäts- und Sicherheitsanforderungen an 

Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika oder Hochrisiko-KI-Systeme, die unter andere 

Rechtsakte wie die Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 oder die 

Verordnung [...] [Gesetz über künstliche Intelligenz 2021/0106(COD)] fallen, EHR-

Systeme betreffen, so stellt die Kommission sicher, dass vor der Annahme dieser 

gemeinsamen Spezifikationen eine Konsultation des EHDS-Ausschusses bzw. des EDSA 

erfolgt. 

Artikel 24 

Technische Dokumentation 

(1) Die Hersteller erstellen die technische Dokumentation, bevor das EHR-System in 

Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wird; sie wird stets auf dem neuesten Stand 

gehalten. 

(2) Die technische Dokumentation wird so erstellt, dass aus ihr der Nachweis hervorgeht, dass 

das EHR-System die in Anhang II festgelegten grundlegenden Anforderungen erfüllt, und 

dass den Marktüberwachungsbehörden alle Informationen zur Verfügung stehen, die 

erforderlich sind, um zu beurteilen, ob das EHR-System diesen Anforderungen genügt. Sie 

enthält mindestens die in Anhang III aufgeführten Elemente und einen Verweis auf die in 

einer in Artikel 26a genannten europäischen digitalen Prüfumgebung gewonnenen 

Ergebnisse. 

(3) Die technische Dokumentation wird in einer der Amtssprachen des betreffenden 

Mitgliedstaats oder in einer leicht verständlichen Sprache abgefasst. Auf begründetes 

Verlangen der Marktüberwachungsbehörde eines Mitgliedstaats legt der Hersteller eine 

Übersetzung der maßgeblichen Teile der technischen Dokumentation in der Amtssprache 

des jeweiligen Mitgliedstaats vor. 

(4) Wenn eine Marktüberwachungsbehörde die technische Dokumentation oder eine 

Übersetzung von Teilen davon von einem Hersteller anfordert, so setzt sie für die Vorlage 

dieser Dokumentation oder Übersetzung eine Frist von 30 Tagen, sofern nicht eine kürzere 

Frist gerechtfertigt ist, weil ein ernstes und unmittelbares Risiko vorliegt. Erfüllt der 

Hersteller die Anforderungen der Absätze 1, 2 und 3 nicht, so kann die 

Marktüberwachungsbehörde verlangen, dass er innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine 

Prüfung durch eine unabhängige Stelle auf eigene Kosten durchführen lässt, um die 
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Konformität mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II und den 

gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 23 zu überprüfen. 

Artikel 25 

Informationsblatt zum EHR-System 

(1) EHR-Systeme werden mit einem Informationsblatt bereitgestellt, das präzise, vollständige, 

korrekte und eindeutige Informationen in einer für die beruflichen Nutzer relevanten, 

zugänglichen und verständlichen Form enthält. 

(2) In dem in Absatz 1 genannten Informationsblatt wird Folgendes angegeben: 

a) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und 

Kontaktangaben des Herstellers sowie gegebenenfalls seines Bevollmächtigten; 

b) Bezeichnung und Version des EHR-Systems sowie sein Erscheinungsdatum; 

c) Zweckbestimmung des EHR-Systems; 

d) Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten, für deren Verarbeitung das EHR-

System ausgelegt ist; 

e) Standards, Formate und Spezifikationen sowie deren Versionen, die vom EHR-

System unterstützt werden. 

(3) ▌Hersteller dürfen die in Absatz 2 genannten Informationen alternativ in die in Artikel 32 

genannte EU-Datenbank ▌eingeben, anstatt das in Absatz 1 genannte Informationsblatt 

mit dem EHR-System bereitzustellen. 

Artikel 26 

EU-Konformitätserklärung 

(1) Aus der EU-Konformitätserklärung geht hervor, dass der Hersteller des EHR-Systems 

nachgewiesen hat, dass die grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II erfüllt sind. 

(2) Ist für EHR-Systeme in Bezug auf Aspekte, die nicht unter diese Verordnung fallen, 

aufgrund anderer Rechtsvorschriften der Union ebenfalls eine EU-Konformitätserklärung 

des Herstellers erforderlich, um nachzuweisen, dass die Anforderungen der betreffenden 

Rechtsvorschriften eingehalten wurden, so wird eine einzige EU-Konformitätserklärung 

erstellt, die alle für das EHR-System geltenden Rechtsakte der Union erfasst. Die 

Erklärung enthält alle erforderlichen Angaben zur Identifizierung der Rechtsvorschriften 

der Union, auf die sich die Erklärung bezieht. 
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(3) Die EU-Konformitätserklärung enthält ▌die in Anhang IV aufgeführten Angaben und wird 

in eine oder mehrere Amtssprachen der Union übersetzt, die von dem/den 

Mitgliedstaat(en) vorgeschrieben wird/werden, in dem/denen das EHR-System 

bereitgestellt wird. 

(3a) Digitale EU-Konformitätserklärungen werden während der voraussichtlichen 

Lebensdauer des EHR-Systems und in jedem Fall mindestens zehn Jahre nach dem 

Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme des EHR-Systems online zugänglich 

gemacht. 

(4) Mit der Ausstellung der EU-Konformitätserklärung übernimmt der Hersteller die 

Verantwortung für die Konformität des EHR-Systems mit den Anforderungen dieser 

Verordnung, wenn es in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wird. 

(4b) Die Kommission veröffentlicht ein standardisiertes, einheitliches Muster für die EU-

Konformitätserklärung und stellt es in digitaler Form in allen Amtssprachen der Union 

zur Verfügung. 

Artikel 26a 

Europäische digitale Prüfumgebung 

(1) Die Kommission entwickelt eine europäische digitale Prüfumgebung für die Bewertung 

der harmonisierten Komponenten von EHR-Systemen. Die Kommission stellt die 

Software, die die europäische digitale Prüfumgebung unterstützt, als quelloffene 

Software zur Verfügung. 

(2) Die Mitgliedstaaten richten eine digitale Prüfumgebung für die Bewertung der 

harmonisierten Komponenten von EHR-Systemen ein. Diese Umgebungen müssen den 

gemeinsamen Spezifikationen für die europäischen digitalen Prüfumgebungen 

entsprechen, die in Absatz 4 festgelegt sind. Die Mitgliedstaaten informieren die 

Kommission über ihre digitalen Prüfumgebungen. 

(3) Vor dem Inverkehrbringen von EHR-Systemen müssen die Hersteller die in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Prüfumgebungen für die Bewertung der harmonisierten 

Komponenten von EHR-Systemen verwenden. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden 

in die in Absatz 24 genannte Dokumentation aufgenommen. Bei den mit positiven 

Ergebnissen geprüften Elementen wird von der Konformität mit der vorliegenden 

Verordnung ausgegangen.  
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(4) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten die gemeinsamen 

Spezifikationen für die europäische digitale Prüfumgebung. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 27 

CE-Kennzeichnung  

(1) Die CE-Kennzeichnung wird gut sichtbar, leserlich und dauerhaft auf den 

Begleitunterlagen zum EHR-System und gegebenenfalls auf der Verpackung angebracht. 

(1a) Die CE-Kennzeichnung wird angebracht, bevor das EHR-System in Verkehr gebracht 

wird. 

(2) Für die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsätze nach Artikel 30 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates. 

Artikel 27a 

Nationale Anforderungen und Berichterstattung an die Kommission 

(1) Die Mitgliedstaaten können nationale Anforderungen für EHR-Systeme und 

Bestimmungen über deren Konformitätsbewertung in Bezug auf andere Aspekte als die 

harmonisierten Komponenten von EHR-Systemen einführen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten nationalen Anforderungen oder Bestimmungen zur 

Bewertung dürfen die harmonisierten Komponenten von EHR-Systemen weder 

behindern noch beeinträchtigen. 

(3) Wenn die Mitgliedstaaten Regelungen gemäß Absatz 1 erlassen, unterrichten sie die 

Kommission darüber. 

Abschnitt 4 

Marktüberwachung von EHR-Systemen 

Artikel 28 

Marktüberwachungsbehörden 

(1) Die Verordnung (EU) 2019/1020 gilt für EHR-Systeme in Bezug auf die Anforderungen 

an EHR-Systeme und die Risiken von EHR-Systemen, die unter Kapitel III der 

vorliegenden Verordnung fallen. 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen die Marktüberwachungsbehörde oder die für die Umsetzung 

dieses Kapitels zuständigen Behörden. Sie statten ihre Marktüberwachungsbehörden mit 
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den erforderlichen Befugnissen, personellen, finanziellen und technischen Ressourcen, 

Ausrüstungen und Kenntnissen zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer sich aus dieser 

Verordnung ergebenden Aufgaben aus. Die Marktüberwachungsbehörden sind befugt, 

die in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 genannten Maßnahmen zur 

Durchsetzung dieses Kapitels zu ergreifen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die 

Namen der Marktüberwachungsbehörden mit. Die Kommission und die Mitgliedstaaten 

machen diese Informationen öffentlich zugänglich. 

(3) Die gemäß diesem Artikel benannten Marktüberwachungsbehörden können die gemäß 

Artikel 10 benannten Behörden für digitale Gesundheit sein. Nimmt eine Behörde für 

digitale Gesundheit Aufgaben einer Marktüberwachungsbehörde wahr, so sorgen die 

Mitgliedstaaten dafür, dass jegliche Interessenkonflikte verhindert werden. 

(4) Die Marktüberwachungsbehörden erstatten der Kommission jährlich über die Ergebnisse 

ihrer jeweiligen Marktüberwachungstätigkeiten Bericht. 

(4b) Wenn ein Hersteller oder ein anderer Wirtschaftsakteur nicht mit den 

Marktüberwachungsbehörden zusammenarbeitet oder wenn die bereitgestellten 

Informationen und Unterlagen unvollständig oder unrichtig sind, können die 

Marktüberwachungsbehörden alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die 

Bereitstellung des betreffenden EHR-Systems auf dem Markt zu untersagen oder 

einzuschränken, bis der Hersteller kooperiert oder vollständige und korrekte 

Informationen bereitstellt, oder um es vom Markt zu nehmen oder zurückzurufen. 

(5) Die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten kooperieren miteinander und mit der 

Kommission. Die Kommission organisiert den dafür erforderlichen Informationsaustausch. 

(6) Bei Medizinprodukten, In-vitro-Diagnostika oder Hochrisiko-KI-Systemen gemäß 

Artikel 14 Absätze 3 und 4 sind die in Artikel 93 der Verordnung (EU) 2017/745, 

Artikel 88 der Verordnung (EU) 2017/746 bzw. Artikel 59 der Verordnung [...] [Gesetz 

über künstliche Intelligenz 2021/0106(COD)] genannten Behörden für die 

Marktüberwachung zuständig. 

Artikel 29 

Umgang mit den Risiken von EHR-Systemen und mit schwerwiegenden Vorkommnissen  

(1) Hat eine Marktüberwachungsbehörde eines Mitgliedstaats Grund zu der Annahme, dass 

ein EHR-System ein Risiko für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Rechte natürlicher 

Personen sowie für den Schutz personenbezogener Daten darstellt, so führt sie eine 
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Bewertung des betreffenden EHR-Systems durch, die alle einschlägigen, in der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen abdeckt. Ihre Bevollmächtigten 

und alle anderen relevanten Wirtschaftsakteure arbeiten zu diesem Zweck, soweit 

notwendig, mit den Marktüberwachungsbehörden zusammen und treffen alle geeigneten 

Maßnahmen, damit das betreffende EHR-System zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens 

dieses Risiko nicht mehr birgt, um das EHR-System vom Markt zu nehmen oder es 

innerhalb einer angemessenen Frist zurückzurufen. 

(1a) Sind die Marktüberwachungsbehörden der Auffassung, dass sich die Nichtkonformität 

nicht auf das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats beschränkt, unterrichten sie die 

Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über die Ergebnisse der Beurteilung und 

die Maßnahmen, zu denen sie den Wirtschaftsakteur aufgefordert haben. 

(1b) Kommt eine Marktüberwachungsbehörde zu dem Schluss, dass ein EHR-System der 

Gesundheit oder Sicherheit natürlicher Personen oder anderen Aspekten des Schutzes 

öffentlicher Interessen schadet, so stellt der Hersteller der betroffenen Person oder dem 

betroffenen Nutzer und gegebenenfalls anderen Dritten, die von dem der Person oder 

dem Nutzer zugefügten Schaden betroffen sind, unbeschadet der 

Datenschutzvorschriften unverzüglich Informationen und gegebenenfalls Unterlagen 

zur Verfügung. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Wirtschaftsakteur sorgt dafür, dass Korrekturmaßnahmen in 

Bezug auf die betreffenden EHR-Systeme, die er in der Union in Verkehr gebracht hat, 

getroffen werden. 

(3) Die Marktüberwachungsbehörde unterrichtet die Kommission sowie die 

Marktüberwachungsbehörden – bzw. gegebenenfalls die Aufsichtsbehörden nach der 

Verordnung (EU) 2016/679 – anderer Mitgliedstaaten ohne schuldhaftes Zögern über die 

von ihr gemäß Absatz 1 angeordneten Maßnahmen. Diese Unterrichtung enthält alle 

vorliegenden Angaben, insbesondere die für die Identifizierung des betreffenden EHR-

Systems notwendigen Daten, den Ursprung und die Lieferkette des EHR-Systems, die Art 

des sich daraus ergebenden Risikos sowie die Art und Dauer der ergriffenen nationalen 

Maßnahmen. 

(3a) Betrifft eine Feststellung einer Marktüberwachungsbehörde oder ein schwerwiegendes 

Vorkommnis, über das sie informiert wird, den Schutz personenbezogener Daten, so 

unterrichtet die Marktüberwachungsbehörde ohne schuldhaftes Zögern die zuständigen 
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Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und arbeitet mit ihnen 

zusammen. 

(4) Hersteller von EHR-Systemen, die in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen 

werden, melden jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit einem EHR-

System ▌den Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen ein solches 

schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, sowie den Marktüberwachungsbehörden 

der Mitgliedstaaten, in denen solche EHR-Systeme in Verkehr gebracht oder in Betrieb 

genommen werden. Der Bericht enthält auch eine Beschreibung der vom Hersteller 

ergriffenen oder geplanten Korrekturmaßnahmen. Die Mitgliedstaaten können 

vorsehen, dass Nutzer von EHR-Systemen, die in Verkehr gebracht oder in Betrieb 

genommen werden, derartige Vorkommnisse melden können. 

Diese Meldung erfolgt unmittelbar und unbeschadet der Pflicht zur Meldung von 

Sicherheitsvorfällen gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555, nachdem der Hersteller den 

kausalen Zusammenhang zwischen dem EHR-System und dem schwerwiegenden 

Vorkommnis oder die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines solchen Zusammenhangs 

festgestellt hat, oder auf jeden Fall spätestens drei Tage, nachdem der Hersteller Kenntnis 

von diesem schwerwiegenden Vorkommnis im Zusammenhang mit dem EHR-System 

erlangt hat. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Behörden unterrichten die anderen Behörden unverzüglich 

über das schwerwiegende Vorkommnis und die Korrekturmaßnahmen, die der Hersteller 

ergriffen hat oder plant oder die von ihm verlangt werden, um das Risiko eines 

Wiederauftretens des schwerwiegenden Vorkommnisses zu minimieren. 

(6) Handelt es sich bei der Marktüberwachungsbehörde nicht um die Behörde für digitale 

Gesundheit, so arbeitet sie mit der Behörde für digitale Gesundheit zusammen. Sie 

informiert die Behörde für digitale Gesundheit über alle schwerwiegenden Vorkommnisse, 

über EHR-Systeme, die ein Risiko etwa in Bezug auf Interoperabilität, Sicherheit und 

Patientensicherheit bergen, sowie über alle Korrekturmaßnahmen, Rückrufe oder 

Rücknahmen solcher EHR-Systeme vom Markt. 

(6b) Bei Vorkommnissen, die ein Risiko für die Sicherheit der Patienten oder die 

Informationssicherheit darstellen, können die Marktüberwachungsbehörden sofortige 

Maßnahmen ergreifen und sofortige Korrekturmaßnahmen verlangen. 

Artikel 30 

Umgang mit Nichtkonformität  
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(1) Gelangt eine Marktüberwachungsbehörde unter anderem zu einer der folgenden 

Feststellungen, so fordert sie den Hersteller des betreffenden EHR-Systems, seinen 

Bevollmächtigten und alle anderen relevanten Wirtschaftsakteure auf, innerhalb einer von 

ihr festgelegten Frist geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das EHR-System mit den 

Vorschriften in Einklang zu bringen: 

a) das EHR-System genügt nicht den in Anhang II festgelegten grundlegenden 

Anforderungen und den gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 23; 

b) die technische Dokumentation ist ▌nicht verfügbar, nicht vollständig oder entspricht 

nicht Artikel 24; 

c) die EU-Konformitätserklärung wurde nicht oder nicht ordnungsgemäß im Sinne des 

Artikels 26 ausgestellt; 

d) die CE-Kennzeichnung wurde nicht oder nicht im Einklang mit Artikel 27 

angebracht; 

da) den in Artikel 32 genannten Registrierungspflichten wurde nicht nachgekommen. 

(1a) Ergreift der betreffende Wirtschaftsakteur innerhalb einer angemessenen Frist keine 

angemessenen Abhilfemaßnahmen, so treffen die Marktüberwachungsbehörden alle 

geeigneten vorläufigen Maßnahmen, um die Bereitstellung des EHR-Systems auf ihrem 

nationalen Markt zu untersagen oder einzuschränken, das EHR-System vom Markt zu 

nehmen oder zurückzurufen. 

Die Marktüberwachungsbehörden unterrichten die Kommission und die übrigen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen. Diese Informationen müssen alle 

verfügbaren Angaben enthalten, insbesondere Angaben zur Identifizierung des 

nichtkonformen EHR-Systems, zu seinem Ursprung, zur Art der mutmaßlichen 

Nichtkonformität und zu dem mit ihr verbundenen Risiko; ferner sind die Art und 

Dauer der ergriffenen nationalen Maßnahmen und die von dem betreffenden 

Wirtschaftsakteur vorgebrachten Argumente anzugeben. Die 

Marktüberwachungsbehörden geben insbesondere an, ob die Nichtkonformität auf eine 

der folgenden Ursachen zurückzuführen ist: 

a) Nichterfüllung der Anforderungen im Zusammenhang mit den grundlegenden 

Anforderungen gemäß Anhang II durch das EHR-System. 

b) Die gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 23 sind mangelhaft; 
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d) Die anderen Mitgliedstaaten außer jenem, der das Verfahren nach diesem Artikel 

eingeleitet hat, unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten 

unverzüglich über alle erlassenen Maßnahmen und jede weitere ihnen vorliegende 

Information über die Nichtkonformität des betreffenden EHR-Systems sowie, falls 

sie der erlassenen nationalen Maßnahme nicht zustimmen, über ihre Einwände. 

e) Erhebt weder ein Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb von drei Monaten 

nach Erhalt der in Unterabsatz 2 genannten Informationen einen Einwand gegen 

eine vorläufige Maßnahme eines Mitgliedstaats, gilt diese Maßnahme als 

gerechtfertigt. 

(2) Besteht die Nichtkonformität nach Absatz 1 weiter, so ergreift die 

Marktüberwachungsbehörde alle geeigneten Maßnahmen, um das Inverkehrbringen des 

EHR-Systems zu beschränken oder zu untersagen oder um dafür zu sorgen, dass es 

zurückgerufen oder vom Markt genommen wird. 

Artikel 30a 

Schutzklauselverfahren der Union 

(1) Wurden nach Abschluss des Verfahrens gemäß Artikel 29 Absatz 2 und Artikel 30 

Absatz 1a Einwände gegen eine von einem Mitgliedstaat ergriffene Maßnahme erhoben 

oder ist die Kommission der Auffassung, dass eine nationale Maßnahme gegen das 

Unionsrecht verstößt, so konsultiert die Kommission unverzüglich die Mitgliedstaaten 

und den betreffenden Wirtschaftsakteur oder die betreffenden Wirtschaftsakteure und 

nimmt eine Beurteilung der nationalen Maßnahme vor. Anhand der Ergebnisse dieser 

Beurteilung erlässt die Kommission einen Durchführungsrechtsakt in Form eines 

Beschlusses, in dem sie festlegt, ob die nationale Maßnahme gerechtfertigt ist. Die 

Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn diesen und dem 

betreffenden Wirtschaftsakteur oder den betreffenden Wirtschaftsakteuren unverzüglich 

mit. 

(2) Gilt die nationale Maßnahme als gerechtfertigt, so ergreifen alle Mitgliedstaaten die 

erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das nicht konforme EHR-System 

von ihrem Markt genommen wird, und unterrichten die Kommission darüber. Wird die 

nationale Maßnahme nicht als gerechtfertigt erachtet, so muss der betreffende 

Mitgliedstaat sie zurücknehmen. 

Abschnitt 5 

Sonstige Bestimmungen über die Interoperabilität 
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Artikel 31 

▌Kennzeichnung von Wellness-Anwendungen 

(1) Macht der Hersteller einer Wellness-Anwendung geltend, dass sie mit einem EHR-System 

in Bezug auf die harmonisierten Komponenten von EHR-Systemen interoperabel ist und 

damit den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II sowie den gemeinsamen 

Spezifikationen gemäß Artikel 23 entspricht, muss diese Anwendung mit einer 

Kennzeichnung versehen werden, die deutlich auf die Konformität mit diesen 

Anforderungen hinweist. Die Kennzeichnung wird vom Hersteller der Wellness-

Anwendung ausgestellt. 

(2) Die Kennzeichnung enthält die folgenden Angaben: 

a) Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten, für die die Einhaltung der 

grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II bestätigt wurde; 

b) Verweis auf gemeinsame Spezifikationen zum Nachweis der Konformität; 

c) Gültigkeitsdauer der Kennzeichnung. 

(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Format und den Inhalt 

der Kennzeichnung fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kennzeichnung wird in mindestens einer Amtssprache der Union oder mindestens 

einer leicht verständlichen Sprache erstellt, die von den Mitgliedstaaten ▌ festgelegt 

werden, in denen die Wellness-Anwendung in Verkehr gebracht oder in Betrieb 

genommen wird. 

(5) Die Gültigkeitsdauer der Kennzeichnung darf drei Jahre nicht überschreiten. 

(6) Ist die Wellness-Anwendung integraler Bestandteil eines Geräts oder in ein Gerät 

eingebettet, nachdem es in Betrieb genommen wurde, so ist die zugehörige 

Kennzeichnung in der Anwendung selbst oder auf dem Gerät anzubringen und im Falle 

von Software ein digitales Kennzeichen. Zur Anzeige der Kennzeichnung können auch 

zweidimensionale 2D-Barcodes verwendet werden. 

(7) Die Marktüberwachungsbehörden prüfen, ob die Wellness-Anwendungen die in Anhang II 

festgelegten grundlegenden Anforderungen erfüllen. 
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(8) Die Anbieter von Wellness-Anwendungen, für die eine Kennzeichnung ausgestellt wurde, 

stellen sicher, dass jeder einzelnen in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen 

Anwendung die Kennzeichnung kostenlos beigefügt ist. 

(9) Die Händler von Wellness-Anwendungen, für die eine Kennzeichnung ausgestellt wurde, 

stellen Kunden in der Verkaufsstelle die Kennzeichnung in elektronischer Form ▌bereit. 

Artikel 31a 

Interoperabilität von Wellness-Anwendungen mit EHR-Systemen 

(1) Hersteller von Wellness-Anwendungen können geltend machen, dass diese mit einem 

EHR-System interoperabel sind, nachdem die einschlägigen Bedingungen erfüllt sind. 

Wenn dies der Fall ist, werden die Nutzer solcher Wellness-Anwendungen 

ordnungsgemäß von dieser Interoperabilität und ihren Auswirkungen unterrichtet. 

(2) Die Interoperabilität von Wellness-Anwendungen mit EHR-Systemen bedeutet keine 

automatische Weitergabe oder Übermittlung aller oder eines Teils der Gesundheitsdaten 

aus der Wellness-Anwendung an das EHR-System. Die gemeinsame Nutzung oder 

Übermittlung solcher Daten ist nur nach Einwilligung der natürlichen Person und in 

Übereinstimmung mit Artikel 8B dieser Verordnung möglich, und die Interoperabilität 

ist ausschließlich auf diesen Zweck beschränkt. Die Hersteller von Wellness-

Anwendungen, die Interoperabilität mit einem EHR-System geltend machen, müssen 

sicherstellen, dass der Nutzer wählen kann, welche Kategorien von Gesundheitsdaten 

aus der Wellness-Anwendung er in das EHR-System einspeisen möchte und unter 

welchen Umständen diese gemeinsame Nutzung oder Übermittlung erfolgt. 

Abschnitt 5a 

Registrierung von EHR-Systemen und Wellness-Anwendungen 

Artikel 32 

EU-Datenbank für die Registrierung von EHR-Systemen und Wellness-Anwendungen 

(1) Die Kommission erstellt und pflegt eine öffentliche Datenbank mit Informationen zu EHR-

Systemen, für die eine EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 26 ausgestellt wurde, und 

zu Wellness-Anwendungen, für die ein Kennzeichen gemäß Artikel 31 ausgestellt wurde. 

(2) Vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines EHR-Systems gemäß Artikel 14 

oder einer Wellness-Anwendung gemäß Artikel 31 muss der Hersteller eines solchen EHR-

Systems bzw. einer Wellness-Anwendung oder gegebenenfalls sein Bevollmächtigter die 
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erforderlichen Daten in die in Absatz 1 genannte EU-Datenbank eingeben, wobei auch die 

Ergebnisse der in Artikel 26a genannten Prüfumgebung aufzunehmen sind. 

(3) Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika oder Hochrisiko-KI-Systeme gemäß Artikel 14 

Absätze 1 und 2 dieser Verordnung werden zudem in der gemäß den Verordnungen (EU) 

2017/745, (EU) 2017/746 bzw. der Verordnung [...] [Gesetz über künstliche Intelligenz 

2021/0106(COD)] eingerichteten Datenbank registriert. In diesen Fällen müssen die 

Informationen auch an die in Absatz 1 genannte EU-Datenbank weitergeleitet werden.  

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die Liste der erforderlichen Daten festzulegen, die von den Herstellern von 

EHR-Systemen und Wellness-Anwendungen gemäß Absatz 2 registriert werden müssen. 
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KAPITEL IV 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten  

Abschnitt 1 

Allgemeine Bedingungen für die Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten 

Artikel 32a 

Anwendbarkeit auf Gesundheitsdateninhaber 

Die folgenden Kategorien von Gesundheitsdateninhabern sind von den in diesem Kapitel 

festgelegten Pflichten der Gesundheitsdateninhaber befreit: 

a) einzelne Forscher und natürliche Personen; 

b) juristische Personen, die als Kleinstunternehmen gemäß der Definition in Artikel 2 des 

Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission gelten. 

Die Mitgliedstaaten können durch nationale Rechtsvorschriften vorsehen, dass die in diesem 

Kapitel festgelegten Pflichten der Gesundheitsdateninhaber für die in Absatz 1 genannten 

Gesundheitsdateninhaber gelten, die in ihre Zuständigkeit fallen.  

Die Mitgliedstaaten können durch nationale Rechtsvorschriften vorsehen, dass die Pflichten 

bestimmter Kategorien von Dateninhabern von Vermittlungsstellen für Gesundheitsdaten erfüllt 

werden. In diesem Fall wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Daten von mehreren 

Dateninhabern zur Verfügung gestellt werden. 

Die nach den Absätzen 2, 3 und 4 dieses Artikels festgelegten nationalen Rechtsvorschriften 

werden der Kommission bis zum [Geltungsbeginn von Kapitel IV] mitgeteilt. Jede spätere 

Rechtsvorschrift oder jede Änderung, die sich auf sie auswirkt, ist der Kommission unverzüglich 

mitzuteilen.  

Artikel 33 

Mindestkategorien elektronischer Daten für die Sekundärnutzung 

(1) Die Gesundheitsdateninhaber stellen die folgenden Kategorien elektronischer Daten für 

die Sekundärnutzung gemäß den Bestimmungen dieses Kapitels zur Verfügung: 

a) elektronische Gesundheitsdaten aus elektronischen Patientenakten;  

b) Daten zu gesundheitsrelevanten Faktoren, einschließlich sozio-ökonomischer, 

umweltbedingter und verhaltensbezogener Gesundheitsfaktoren; 

ba) aggregierte Daten über den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die für die 

Gesundheitsversorgung bereitgestellten Ressourcen, die Bereitstellung von und 
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den Zugang zur Gesundheitsversorgung, die Ausgaben für die 

Gesundheitsversorgung und die Finanzierung;  

c) ▌Daten zu Erregern mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit; 

d) Verwaltungsdaten zur Gesundheitsversorgung, einschließlich Daten zu 

Verabreichungen, Forderungen und Erstattungen; 

e) humangenetische, epigenomische und genomische Daten; 

ea) weitere menschliche molekulare Daten wie proteomische, transkriptomische, 

metabolomische, lipidomische und andere omische Daten;  

f) automatisch durch Medizinprodukte generierte personenbezogene elektronische 

Gesundheitsdaten▌; 

fa) Daten aus Wellness-Anwendungen; 

g) Daten über den beruflichen Status, die Spezialisierung und die Einrichtung von 

Angehörigen der Gesundheitsberufe, die an der Behandlung einer natürlichen Person 

beteiligt sind; 

h) bevölkerungsbezogene Daten aus Gesundheitsregistern (Register zur öffentlichen 

Gesundheit); 

i) ▌Daten aus medizinischen Registern und Mortalitätsregistern; 

j) ▌Daten aus klinischen Feldversuchen, klinischen Studien und klinischen 

Prüfungen, die der Verordnung (EU) Nr. 536/2014, der Verordnung [SOHO], der 

Verordnung (EU) 2017/745 bzw. der Verordnung (EU) 2017/746 unterliegen; 

k) weitere Gesundheitsdaten von Medizinprodukten ▌; 

ka) Daten aus Registern für Arzneimittel und Medizinprodukte;  

l) Daten aus Forschungskohorten, Fragebögen und Erhebungen zum Thema 

Gesundheit, nach der ersten Veröffentlichung der Ergebnisse; 

m) ▌Gesundheitsdaten aus Biobanken und zugehörigen Datenbanken. 

▌  

(6) Erlangt eine öffentliche Stelle Daten in einer Notstandssituation im Sinne des Artikels 15 

Buchstabe a oder b der Verordnung (EU) 2023/2854 und gemäß den Bestimmungen der 

genannten Verordnung, so kann sie von einer Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 
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technische Unterstützung bei der Verarbeitung der Daten oder bei deren Kombination mit 

anderen Daten zur gemeinsamen Analyse erhalten. 

▌  

(8) Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage nationaler Rechtsvorschriften vorsehen, 

dass zusätzliche Kategorien elektronischer Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung 

gemäß dieser Verordnung zur Verfügung gestellt werden. 

(8a) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften für die Verarbeitung und Verwendung 

elektronischer Gesundheitsdaten festlegen, die verschiedene Verbesserungen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten auf der 

Grundlage einer Datengenehmigung gemäß Artikel 46 enthalten, wie Korrektur, 

Anmerkung und Anreicherung.  

(8b) Die Mitgliedstaaten können auf nationaler Ebene strengere Maßnahmen und 

zusätzliche Garantien einführen, um die Sensibilität und den Wert der Daten, die unter 

Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben e, fa, m und ea fallen, zu schützen. Die Mitgliedstaaten 

teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen mit und melden der 

Kommission unverzüglich alle diesbezüglichen Änderungen.  

Artikel 33a 

Rechte des geistigen Eigentums und Geschäftsgeheimnisse 

Elektronische Gesundheitsdaten, die durch Rechte des geistigen Eigentums oder 

Geschäftsgeheimnisse geschützt sind und/oder unter das gesetzliche Datenschutzrecht gemäß 

Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2001/83/EG oder Artikel 14 Absatz 11 der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 fallen, werden im Einklang mit den in dieser Verordnung festgelegten Grundsätzen 

für die Sekundärnutzung zur Verfügung gestellt. Diesbezüglich gilt Folgendes:  

a) Die Gesundheitsdateninhaber unterrichten die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten über 

alle elektronischen Gesundheitsdaten, die Inhalte oder Informationen enthalten, die durch 

Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind, oder Geschäftsgeheimnisse und/oder die 

unter das gesetzliche Datenschutzrecht gemäß Artikel 10 Absatz 1 der 

Richtlinie 2001/83/EG oder Artikel 14 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 fallen, 

und identifizieren diese. Sie geben an, welche Teile der Datensätze betroffen sind, und 

begründen, warum die Daten den spezifischen Schutz benötigen, dem die Daten 

unterliegen. Diese Informationen werden bei der Übermittlung der Beschreibungen des 

Datensatzes gemäß Artikel 41 Absatz 2 für die in ihrem Besitz befindlichen Datensätze an 
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die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten oder spätestens nach Erhalt einer Anfrage der 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten bereitgestellt.  

b) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten ergreifen alle spezifischen geeigneten und 

verhältnismäßigen Maßnahmen, einschließlich rechtlicher, organisatorischer und 

technischer Maßnahmen, die sie für erforderlich halten, um den Schutz der Rechte des 

geistigen Eigentums, von Geschäftsgeheimnissen und/oder des in Artikel 10 Absatz 1 der 

Richtlinie 2001/83/EG oder Artikel 14 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 

vorgesehenen Rechts auf Datenschutz zu wahren, wobei die Entscheidung über die 

Notwendigkeit und Angemessenheit solcher Maßnahmen bei der Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten liegt.  

c) Bei der Erteilung von Datengenehmigungen können die Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten den Zugang zu bestimmten elektronischen Gesundheitsdaten von 

rechtlichen, organisatorischen und technischen Maßnahmen abhängig machen. Solche 

Maßnahmen können vertragliche Vereinbarungen zwischen Gesundheitsdateninhabern 

und Gesundheitsdatennutzern über den Austausch von Daten umfassen, die Informationen 

oder Inhalte enthalten, die durch Rechte des geistigen Eigentums oder 

Geschäftsgeheimnisse geschützt sind. Die Kommission arbeitet unverbindliche 

Mustervertragsbestimmungen für solche Vereinbarungen aus und empfiehlt diese. 

d) Wenn die Gewährung des Zugangs zu elektronischen Gesundheitsdaten für 

Sekundärzwecke ein ernstes Risiko birgt, das nicht auf zufriedenstellende Weise beseitigt 

werden kann, dass die Rechte des geistigen Eigentums, Geschäftsgeheimnisse und/oder das 

in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2001/83/EG oder Artikel 14 Absatz 11 der Verordnung 

(EG) Nr. 726/2004 vorgesehene Recht auf Datenschutz verletzt werden, verweigert die 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten dem Gesundheitsdatennutzer den entsprechenden 

Zugang. Die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten unterrichtet den Gesundheitsdatennutzer 

über diese Verweigerung und erläutert, warum es nicht möglich ist, Zugang zu gewähren. 

Gesundheitsdateninhaber und Gesundheitsdatennutzer haben das Recht, eine Beschwerde 

gemäß Artikel 38b einzulegen.  

Artikel 34 

Zwecke, für die elektronische Gesundheitsdaten zur Sekundärnutzung verarbeitet werden können 

(1) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten gewähren einem Gesundheitsdatennutzer nur 

dann Zugang zu den in Artikel 33 genannten elektronischen Gesundheitsdaten für die 
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Sekundärnutzung, wenn die ▌Verarbeitung der Daten durch den Datennutzer für einen 

der folgenden Zwecke erforderlich ist: 

a) ▌öffentliches Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Gesundheit 

am Arbeitsplatz, z. B. Tätigkeiten zum Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gefahren für die Gesundheit und zur Überwachung der 

öffentlichen Gesundheit oder Tätigkeiten zur Sicherstellung eines hohen Qualitäts- 

und Sicherheitsniveaus für die Gesundheitsversorgung, einschließlich der 

Patientensicherheit, Arzneimittel oder Medizinprodukte; 

b) Politikgestaltung und Regulierungstätigkeiten zur Unterstützung von öffentlichen 

Stellen oder Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, einschließlich 

Regulierungsbehörden, im Gesundheits- oder Pflegesektor bei der Wahrnehmung 

ihrer in ihren Mandaten festgelegten Aufgaben;  

c) Statistiken, wie nationale, multinationale und unionsweite amtliche Statistiken im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 223/200932 über den Gesundheits- oder 

Pflegesektor;  

d) Bildungs- oder Lehrtätigkeiten im Gesundheits- oder Pflegebereich auf der Ebene 

der Berufs- oder Hochschulbildung; 

e) wissenschaftliche Forschung im Bereich des Gesundheits- oder Pflegesektors, ▌die 

zur öffentlichen Gesundheit oder zur Bewertung von Gesundheitstechnologien 

beiträgt oder ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung, 

von Arzneimitteln oder Medizinprodukten sicherstellt, mit dem Ziel, Endnutzern wie 

Patienten, Angehörigen der Gesundheitsberufe und Gesundheitsverwaltungen 

zugutezukommen, einschließlich: 

i) Entwicklungs- und Innovationstätigkeiten für Produkte oder 

Dienstleistungen; 

                                                 
32  Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 
des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, Euratom 
des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164).  
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ii) Training, Erprobung und Bewertung von Algorithmen, auch in 

Medizinprodukten, In-vitro-Diagnostika, KI-Systemen und digitalen 

Gesundheitsanwendungen ▌; 

▌  

h) Verbesserung der Pflege, Optimierung der Behandlung und 

Gesundheitsversorgung auf der Grundlage der elektronischen Gesundheitsdaten 

anderer natürlicher Personen.  

(2) Der Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten für die in Absatz 1 Buchstaben a bis c 

genannten Zwecke ist öffentlichen Stellen sowie Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union vorbehalten, die die ihnen durch das Unionsrecht oder das nationale 

Recht übertragenen Aufgaben wahrnehmen, und dies gilt auch dann, wenn diese 

öffentlichen Stellen oder Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zur 

Erfüllung dieser Aufgaben einen Dritten mit der Datenverarbeitung beauftragen. 

▌  

Artikel 35 

Unerlaubte Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten 

Gesundheitsdatennutzer dürfen elektronische Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung nur 

auf der Grundlage und im Einklang mit den in einer Datengenehmigung gemäß Artikel 46 oder 

Datenanfragen gemäß Artikel 47 festgelegten Zwecken verarbeiten.  

Insbesondere ist es verboten, für die folgenden Zwecke auf elektronische Gesundheitsdaten, die 

mittels einer Datengenehmigung gemäß Artikel 46 oder einer nach Artikel 47 gestellten 

Datenanfrage erlangt wurden, zuzugreifen und diese zu verarbeiten: 

a) Treffen von Entscheidungen zum Schaden einer natürlichen Person oder einer Gruppe 

natürlicher Personen auf der Grundlage ihrer elektronischen Gesundheitsdaten; unter 

„Entscheidungen“ sind solche zu verstehen, die rechtliche, soziale oder wirtschaftliche 

Auswirkungen haben oder die natürliche Person in ähnlich erheblicher Weise betreffen; 

b) Treffen von Entscheidungen in Bezug auf eine natürliche Person oder Gruppe natürlicher 

Personen in Bezug auf Stellenangebote oder das Anbieten ungünstigerer Bedingungen 

bei der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen, einschließlich, um sie von der 

Inanspruchnahme eines Versicherungs- oder Kreditvertrags auszuschließen oder ihre 

Beiträge und Versicherungsprämien oder Darlehensbedingungen zu ändern, oder 

sonstige Entscheidungen in Bezug auf eine natürliche Person oder Gruppe natürlicher 
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Personen, die eine Diskriminierung aufgrund der erhobenen Gesundheitsdaten 

bewirken; 

c) Werbe- oder Vermarktungstätigkeiten ▌; 

▌  

e) Entwicklung von Produkten oder Diensten, die Einzelpersonen, der öffentlichen 

Gesundheit oder Gesellschaften insgesamt schaden können, darunter illegale Drogen, 

alkoholische Getränke, Tabak- und Nikotinerzeugnisse, Waffen oder Produkte oder 

Dienstleistungen, die so konzipiert sind oder verändert werden, dass sie zur Abhängigkeit 

verleiten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder ein Risiko für die 

menschliche Gesundheit darstellen; 

eb) Tätigkeiten, die im Widerspruch zu ethischen Bestimmungen des nationalen Rechts 

stehen;  

Abschnitt 2 

Governance der Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten und ihre Mechanismen 

Artikel 36 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten  

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere Zugangsstellen für Gesundheitsdaten, die 

für die Erfüllung der in den Artikeln 37, 38 und 39 genannten Aufgaben zuständig sind. 

Die Mitgliedstaaten können entweder eine oder mehrere neue öffentliche Stellen einrichten 

oder sich bestehender öffentlicher Stellen oder interner Dienststellen innerhalb öffentlicher 

Stellen bedienen, die die Bedingungen dieses Artikels erfüllen. Die in Artikel 37 

festgelegten Aufgaben können auf verschiedene Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

aufgeteilt werden. Benennt ein Mitgliedstaat mehrere Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten, so benennt er eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten mit 

Koordinierungsfunktion, die für die Koordinierung der Aufgaben mit den anderen 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten sowohl innerhalb des Mitgliedstaats als auch 

gegenüber den Zugangsstellen für Gesundheitsdaten in anderen Mitgliedstaaten 

zuständig ist.  

Jede Zugangsstelle für Gesundheitsdaten muss einen Beitrag zur einheitlichen 

Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union leisten. Zu diesem Zweck 

arbeiten die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten untereinander und mit der 
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Kommission sowie – in Fragen des Datenschutzes – mit den zuständigen 

Aufsichtsbehörden zusammen.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Zugangsstelle für Gesundheitsdaten mit den 

personellen ▌ und finanziellen Ressourcen und dem erforderlichen Fachwissen ausgestattet 

wird, um ihre Aufgaben und die Ausübung ihrer Befugnisse zu unterstützen.  

Ist nach nationalem Recht eine Bewertung durch Ethikgremien erforderlich, stellen 

diese Gremien der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten Fachwissen zur Verfügung. 

Alternativ können die Mitgliedstaaten Ethikgremien vorsehen, die in die Zugangsstelle 

für Gesundheitsdaten integriert sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen auch die technischen Ressourcen, Räumlichkeiten und 

Infrastruktur sicher, die für die effektive Wahrnehmung ihrer Aufgaben und die Ausübung 

ihrer Befugnisse erforderlich sind. 

(2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jegliche Interessenkonflikte zwischen den 

verschiedenen Aufgaben der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten verhindert werden. 

Dazu können organisatorische Schutzmaßnahmen gehören wie die funktionale 

Trennung zwischen den verschiedenen Aufgaben der Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten, einschließlich der Bewertung von Anträgen, des Empfangs und der 

Aufbereitung von Datensätzen, einschließlich Anonymisierung, Pseudonymisierung 

sowie der Bereitstellung von Daten in sicheren Verarbeitungsumgebungen.  

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben arbeiten die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

aktiv mit Vertretern der relevanten Interessenträger zusammen, insbesondere mit 

Vertretern der Patienten, Dateninhaber und Datennutzer, und sie verhindern jegliche 

Interessenkonflikte. ▌ 

(3a) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse gemäß dieser Verordnung 

verhindern die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten jegliche Interessenkonflikte. Das 

Personal der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten muss im öffentlichen Interesse und 

unabhängig handeln.  

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum Geltungsbeginn dieser 

Verordnung über die Namen der nach Absatz 1 benannten Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten. Sie teilen der Kommission auch alle späteren diesbezüglichen 

Änderungen mit. Die Kommission und die Mitgliedstaaten machen diese Informationen 

öffentlich zugänglich. 
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Artikel 36 

Datenzugangsdienst der Union 

(1) Die Kommission nimmt die in den Artikeln 37 und 39 festgelegten Aufgaben in Bezug 

auf Gesundheitsdateninhaber wahr, bei denen es sich um Organe, Einrichtungen oder 

sonstige Stellen der Union handelt. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die erforderlichen personellen, technischen und 

finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen für die wirksame 

Wahrnehmung dieser Aufgaben und die Erfüllung ihrer Pflichten bereitgestellt werden. 

(3) Sofern kein ausdrücklicher Ausschluss vorliegt, gelten Verweise auf die Aufgaben und 

Pflichten der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten in dieser Verordnung auch für die 

Kommission, wenn Dateninhaber, bei denen es sich um Organe, Einrichtungen oder 

sonstige Stellen der Union handelt, betroffen sind.  

Artikel 37 

Aufgaben der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

(1) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten nehmen folgende Aufgaben wahr: 

a) sie entscheiden über Anträge auf Datenzugang gemäß Artikel 45, erteilen 

Datengenehmigungen gemäß Artikel 46 für den Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten, die in ihren ▌Zuständigkeitsbereich für die Sekundärnutzung 

fallen, und stellen diese aus und sie entscheiden über Datenanfragen gemäß 

Artikel 47 in Übereinstimmung mit diesem Kapitel und Kapitel II der Verordnung 

(EU) 2022/868, wozuf Folgendes zählt:  

iii) sie sie gewähren Gesundheitsdatennutzern aufgrund einer 

Datengenehmigung Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten in einer 

sicheren Verarbeitungsumgebung im Einklang mit den Anforderungen des 

Artikels 50; 

iv) sie überwachen und beaufsichtigen die Einhaltung der in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen durch Gesundheitsdatennutzer und 

Gesundheitsdateninhaber;  

vi) sie fordern elektronische Gesundheitsdaten gemäß Artikel 33 von 

einschlägigen Dateninhabern aufgrund einer Datengenehmigung oder einer 

Datenanfrage, der stattgegeben wurde, an; 
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d) sie verarbeiten in Artikel 33 genannte elektronische Gesundheitsdaten, 

beispielsweise durch Empfang, Kombination, Aufbereitung und Zusammenstellung 

der von Gesundheitsdateninhabern angeforderten erforderlichen Daten, 

Pseudonymisierung oder Anonymisierung der Daten; 

▌  

f) sie ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit von Rechten des 

geistigen Eigentums und den gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutz sowie die 

Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen gemäß Artikel 35a und unter 

Berücksichtigung der einschlägigen Rechte sowohl des Gesundheitsdateninhabers 

als auch des Gesundheitsdatennutzers zu wahren; 

▌  

j) sie arbeiten mit den Dateninhabern zusammen und beaufsichtigen diese, um die 

kohärente und präzise Umsetzung des Datenqualitäts- und -nutzenlabels gemäß 

Artikel 56 sicherzustellen; 

k) sie unterhalten ein Managementsystem zur Aufzeichnung und Verarbeitung von 

Datenzugangsanträgen, Datenanfragen, der Entscheidungen über diese Anträge 

sowie der erteilten Datengenehmigungen und beantworteten Datenanfragen, das 

mindestens Informationen über den Namen des Datenzugangsantragstellers, den 

Zweck des Zugangs, das Ausstellungsdatum, die Dauer der Datengenehmigung und 

eine Beschreibung des Datenzugangsantrags oder der Datenanfrage enthält; 

l) sie unterhalten ein öffentliches Informationssystem, um den Verpflichtungen nach 

Artikel 38 nachzukommen; 

m) sie kooperieren auf Unionsebene und auf nationaler Ebene bei der Festlegung 

gemeinsamer Standards, technischer Anforderungen und geeigneter Maßnahmen 

▌für den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten in einer sicheren 

Verarbeitungsumgebung; 

n) sie kooperieren auf Unionsebene und nationaler Ebene und beraten die Kommission 

in Bezug auf Techniken und bewährte Verfahren für die Sekundärnutzung und 

Verwaltung elektronischer Gesundheitsdaten; 

o) sie erleichtern den grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung, die in anderen Mitgliedstaaten gehostet 
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werden, mithilfe von HealthData@EU und kooperieren eng miteinander und mit der 

Kommission; 

▌  

q) sie veröffentlichen auf elektronischem Wege Folgendes: 

i) einen nationalen Datensatzkatalog, der genaue Angaben über die Quelle und 

die Art der elektronischen Gesundheitsdaten gemäß den Artikeln 55, 56 und 58 

sowie die Bedingungen für die Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten 

enthält. Der nationale Datensatzkatalog wird auch den zentralen 

Informationsstellen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2022/868 zur 

Verfügung gestellt. 

ii) alle Anträge und Anfragen zu Gesundheitsdaten ohne unangemessene 

Verzögerung nach dem ersten Empfang; 

iia) alle erteilten Gesundheitsdatengenehmigungen oder 

Gesundheitsdatenanfragen sowie Ablehnungsentscheidungen, einschließlich 

ihrer Begründung, innerhalb von 30 Arbeitstagen nach ihrer Erteilung; 

iii) Maßnahmen im Zusammenhang mit Nichtkonformität gemäß Artikel 43; 

iv) die von den Gesundheitsdatennutzern gemäß Artikel [XX] mitgeteilten 

Ergebnisse; 

v) ein öffentliches Informationssystem, um den Verpflichtungen des 

Artikels 37a nachzukommen;  

vi) Informationen über den Anschluss einer nationalen Kontaktstelle eines 

Drittlands oder einer internationalen Organisation, sobald diese ein befugter 

Teilnehmer an HealthData@EU wird, auf elektronischem Wege, zumindest 

auf einer leicht zugänglichen Website oder einem Webportal.  

r) sie kommen den Verpflichtungen gegenüber natürlichen Personen gemäß Artikel 37a 

nach; 

▌  

t) sie nehmen alle weiteren Aufgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung der 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten im Rahmen dieser Verordnung 

wahr. 
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(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gehen die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten wie 

folgt vor: 

a) sie arbeiten mit den Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 ▌in 

Bezug auf personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten und mit dem EHDS-

Ausschuss zusammen; 

▌  

c) sie arbeiten mit allen einschlägigen Interessenträgern, einschließlich 

Patientenorganisationen, mit Vertretern natürlicher Personen, mit Angehörigen der 

Gesundheitsberufe, Forschern und Ethikausschüssen – gegebenenfalls im Einklang 

mit dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht – zusammen; 

d) sie arbeiten mit anderen zuständigen nationalen Stellen, einschließlich der nationalen 

zuständigen Stellen für die Beaufsichtigung der datenaltruistischen Organisationen 

gemäß der Verordnung (EU) 2022/868, der zuständigen Behörden gemäß der 

Verordnung (EU) 2023/2854 und der zuständigen nationalen Behörden gemäß den 

Verordnungen (EU) 2017/745, (EU) 2017/746 und der Verordnung [...] [Gesetz über 

künstliche Intelligenz 2021/0106(COD)], zusammen, soweit dies relevant ist. 

(3) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten können öffentliche Stellen unterstützen, wenn 

diese auf der Grundlage von Artikel 14 der Verordnung (EU) 2023/2854 auf elektronische 

Gesundheitsdaten zugreifen. 

(3a) Erlangt eine öffentliche Stelle Daten in einer Notstandssituation im Sinne des 

Artikels 15 Buchstabe a oder b der Verordnung (EU) 2023/2854, so kann die 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten gemäß den Bestimmungen der genannten 

Verordnung technische Unterstützung bei der Verarbeitung der Daten oder bei deren 

Kombination mit anderen Daten zur gemeinsamen Analyse leisten.  

Artikel 37a 

Pflichten der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten gegenüber natürlichen Personen  

(1) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten machen die Bedingungen, unter denen 

elektronische Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung zur Verfügung gestellt werden, 

auf elektronischem Wege öffentlich zugänglich und leicht durchsuchbar und für 

natürliche Personen zugänglich. Dazu gehören Angaben über 

a) die Rechtsgrundlage für die Gewährung des Zugangs für den 

Gesundheitsdatennutzer; 
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b) die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zum Schutz der Rechte 

natürlicher Personen ergriffen werden; 

c) die geltenden Rechte natürlicher Personen hinsichtlich der Sekundärnutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten; 

d) die Modalitäten, unter denen natürliche Personen ihre Rechte gemäß Kapitel III der 

Verordnung (EU) 2016/679 wahrnehmen können; 

da) die Identität und die Kontaktdaten der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten; 

db) die Aufzeichnungen darüber, wer Zugang zu welchen elektronischen 

Gesundheitsdatensätzen erhalten hat, sowie die Genehmigung bezüglich der 

Zwecke der Verarbeitung dieser Daten gemäß Artikel 34 Absatz 1; 

e) die Ergebnisse oder Resultate der Projekte, für die die elektronischen 

Gesundheitsdaten verwendet wurden. 

(2) Hat ein Mitgliedstaat vorgesehen, dass das Opt-out-Recht im Sinne von Artikel 48a bei 

den Zugangsstellen für Gesundheitsdaten ausgeübt werden kann, so stellen die 

betreffenden Zugangsstellen für Gesundheitsdaten ▌öffentliche Informationen über das 

Opt-out-Verfahren bereit und erleichtern die Ausübung dieses Rechts. 

(3) Wird eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten von einem Gesundheitsdatennutzer über 

einen signifikanten Befund in Bezug auf die Gesundheit einer natürlichen Person gemäß 

Artikel 41a Absatz 5 dieser Verordnung informiert, so unterrichtet die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten den Dateninhaber über diesen Befund. Der Dateninhaber unterrichtet 

die natürliche Person oder die behandelnden Angehörigen der Gesundheitsberufe unter 

den im nationalen Recht festgelegten Bedingungen. Natürliche Personen haben das 

Recht, zu beantragen, dass sie nicht über solche Erkenntnisse informiert werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die breite Öffentlichkeit ▌über die Aufgaben und den 

Nutzen der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten. 

Artikel 39 

Berichterstattung durch die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

(1) Jede Zugangsstelle für Gesundheitsdaten veröffentlicht alle zwei Jahre einen 

Tätigkeitsbericht und macht ihn auf ihrer Website öffentlich zugänglich. Benennt ein 

Mitgliedstaat mehr als eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten, so ist die in Artikel 37 

Absatz 1 genannte Koordinierungsstelle für den Bericht verantwortlich und fordert die 
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erforderlichen Informationen von den anderen Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

an. Der Tätigkeitsbericht folgt einer im EHDS-Ausschuss vereinbarten Struktur. Der 

Tätigkeitsbericht enthält mindestens die folgenden Kategorien von Informationen: 

a) Informationen über die eingereichten Anträge auf Datenzugang und Datenanfragen 

für den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten, wie die Art der Antragsteller, 

die Anzahl der erteilten oder abgelehnten Datengenehmigungen, die Kategorien der 

Zugangszwecke und die Kategorien der elektronischen Gesundheitsdaten, auf die 

zugegriffen wurde, sowie gegebenenfalls eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 

Nutzung elektronischer Gesundheitsdaten; 

▌  

c) Informationen über die Erfüllung rechtlicher und vertraglicher Verpflichtungen durch 

Gesundheitsdatennutzer und Gesundheitsdateninhaber sowie über die Anzahl und 

Höhe der von den Zugangsstellen für Gesundheitsdaten verhängten Geldbußen; 

d) Informationen über Audits, die bei Gesundheitsdatennutzern durchgeführt wurden, 

um sicherzustellen, dass die Verarbeitung in der sicheren Verarbeitungsumgebung 

gemäß Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe e dieser Verordnung erfolgte; 

e) Informationen über interne Audits und Audits durch Dritte hinsichtlich der 

Übereinstimmung der sicheren Verarbeitungsumgebungen mit den, wie in Artikel 50 

Absatz 3 dieser Verordnung genannt, festgelegten Normen, Spezifikationen und 

Anforderungen; 

f) Informationen über die Bearbeitung von Anfragen natürlicher Personen betreffend 

die Wahrnehmung ihrer Datenschutzrechte; 

g) eine Beschreibung ihrer Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einbeziehung und 

Konsultation einschlägiger Interessenträger ▌; 

▌  

i) Einnahmen aus Datengenehmigungen und Datenanfragen; 

▌  

k) durchschnittliche Anzahl der zwischen der Antragstellung und dem Datenzugang 

verstrichenen Tage; 

l) Anzahl der von Dateninhabern ausgegebenen Datenqualitätslabel, aufgeschlüsselt 

nach Qualitätskategorie; 
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m) Anzahl der einer Peer-Review unterzogenen Forschungsveröffentlichungen, 

politischen Papiere und Regulierungsverfahren, für die Daten verwendet wurden, auf 

die über den EHDS zugegriffen wurde; 

n) Anzahl der digitalen Gesundheitsprodukte und -dienste, einschließlich KI-

Anwendungen, die mithilfe von Daten entwickelt wurden, auf die über den EHDS 

zugegriffen wurde. 

(2) Der Bericht wird der Kommission und dem EHDS-Ausschuss innerhalb von sechs 

Monaten nach Ablauf des zweijährigen Berichtszeitraums übermittelt. Der Bericht wird 

über die Website der Kommission zugänglich gemacht. 

▌  

Artikel 41 

Pflichten der Gesundheitsdateninhaber 

(1) Gesundheitsdateninhaber stellen der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten im Rahmen 

einer Datengenehmigung gemäß Artikel 46 oder einer Datenanfrage gemäß Artikel 47 

auf Anfrage einschlägige elektronische Gesundheitsdaten gemäß Artikel 33 zur 

Verfügung. 

(1b) Der Gesundheitsdateninhaber stellt der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten die 

angeforderten elektronischen Gesundheitsdaten gemäß Absatz 1 innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums zur Verfügung, und zwar spätestens drei Monate nach Erhalt 

der Anfrage der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten. In begründeten Fällen kann die 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten diese Frist um bis zu drei Monate verlängern.  

(1ba) Der Gesundheitsdateninhaber muss seinen Verpflichtungen gegenüber natürlichen 

Personen gemäß Artikel 35d nachkommen.  

(2) Der Gesundheitsdateninhaber übermittelt der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten eine 

▌Beschreibung des Datensatzes, über den er verfügt, gemäß Artikel 55. Der 

Gesundheitsdateninhaber muss mindestens einmal jährlich überprüfen, ob seine 

Beschreibung des Datensatzes im nationalen Datensatzkatalog korrekt und aktuell ist.  

(3) Ist dem Datensatz ein Datenqualitäts- und -nutzenlabel gemäß Artikel 56 beigefügt, so 

stellt der Gesundheitsdateninhaber der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten eine 

ausreichende Dokumentation zur Verfügung, damit diese die Richtigkeit des Labels 

bestätigen kann. 

www.parlament.gv.at



 

 905 

▌  

(6) Die Gesundheitsdateninhaber nicht personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten 

gewährleisten den Zugang zu den Daten mithilfe vertrauenswürdiger offener Datenbanken, 

um den uneingeschränkten Zugang für alle Nutzer sowie die Speicherung und 

elektronische Archivierung der Daten zu gewährleisten. Vertrauenswürdige, offene, 

öffentlich zugängliche Datenbanken führen eine solide, transparente und nachhaltige 

Governance und ein transparentes Modell für den Zugang der Nutzer ein. 

Artikel 41a 

Pflichten der Gesundheitsdatennutzer 

(1) Die Gesundheitsdatennutzer dürfen auf die in Artikel 33 genannten elektronischen 

Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung nur im Einklang mit einer 

Datengenehmigung gemäß Artikel 46, einer Datenanfrage gemäß Artikel 47 oder – in 

den in Artikel 45 Absatz 3 genannten Fällen – einer Datenzugangsgenehmigung des 

betreffenden befugten Teilnehmers zugreifen und diese verarbeiten.  

(2) Bei der Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten in den in Artikel 50 genannten 

sicheren Verarbeitungsumgebungen ist es den Gesundheitsdatennutzern untersagt, 

Dritten, die nicht in der Datengenehmigung genannt sind, Zugang zu den 

elektronischen Gesundheitsdaten zu gewähren oder diese Daten anderweitig zugänglich 

zu machen. 

(2a) Gesundheitsdatennutzer dürfen die Identität der natürlichen Personen, auf die sich die 

elektronischen Gesundheitsdaten beziehen, die sie aufgrund der Datengenehmigung, der 

Datenanfrage oder der Entscheidung über den Zugang eines befugten Teilnehmers in 

HealthData@EU erhalten haben, nicht rekonstruieren oder versuchen, sie zu 

rekonstruieren.  

(3) Die Gesundheitsdatennutzer veröffentlichen innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss 

der Verarbeitung der elektronischen Gesundheitsdaten in der sicheren 

Verarbeitungsumgebung oder nach Erhalt der Beantwortung der Datenanfrage gemäß 

Artikel 47 die Resultate oder Ergebnisse der Sekundärnutzung der elektronischen 

Gesundheitsdaten, einschließlich der für die Gesundheitsversorgung relevanten 

Informationen. 

Diese Frist kann in begründeten Fällen im Zusammenhang mit den zulässigen Zwecken 

der Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten durch die Zugangsstelle für 
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Gesundheitsdaten verlängert werden, insbesondere in Fällen, in denen das Ergebnis in 

einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder einer anderen wissenschaftlichen 

Veröffentlichung veröffentlicht wird.  

Diese Resultate oder Ergebnisse dürfen nur anonyme Daten enthalten. 

Die Gesundheitsdatennutzer informieren die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten, von 

denen sie eine Datengenehmigung erhalten haben, und unterstützen sie dabei, die 

Informationen über die von den Gesundheitsdatennutzern bereitgestellten Ergebnisse 

oder Resultate auch auf den Websites der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten zu 

veröffentlichen. Eine solche Veröffentlichung auf Websites von Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten erfolgt unbeschadet der Veröffentlichungsrechte in einer 

wissenschaftlichen Zeitschrift oder einer anderen wissenschaftlichen Veröffentlichung. 

Wann immer die Gesundheitsdatennutzer elektronische Gesundheitsdaten in 

Übereinstimmung mit diesem Kapitel verwendet haben, müssen sie die Quellen der 

elektronischen Gesundheitsdaten und die Tatsache, dass die elektronischen 

Gesundheitsdaten im Rahmen des EHDS gewonnen wurden, offenlegen.  

(4) Unbeschadet des Absatzes 2 unterrichten die Gesundheitsdatennutzer die Zugangsstelle 

für Gesundheitsdaten über alle wesentlichen Erkenntnisse in Bezug auf die Gesundheit 

der natürlichen Person, deren Daten in dem Datensatz enthalten sind. 

(5) Die Gesundheitsdatennutzer arbeiten mit der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 

zusammen, wenn die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten ihre Aufgaben wahrnimmt.  

Artikel 42 

Gebühren 

(1) Zugangsstellen für Gesundheitsdaten, einschließlich EU-Zugangsdiensten oder 

vertrauenswürdigen Gesundheitsdateninhabern im Sinne von Artikel 49, können 

Gebühren für die Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung 

erheben.  

Diese Gebühren müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten für die 

Bereitstellung der Daten stehen und dürfen den Wettbewerb nicht einschränken.  

Diese Gebühren müssen die Gesamtheit oder einen Teil der Kosten im Zusammenhang 

mit dem Verfahren zur Bewertung eines Antrags auf Datenzugang oder einer 

Datenanfrage, zur Erteilung, Verweigerung oder Änderung einer Datengenehmigung 

gemäß den Artikeln 45 und 46 oder zur Beantwortung einer Datenanfrage gemäß 
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Artikel 47, einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit der Konsolidierung, 

Aufbereitung, Anonymisierung, Pseudonymisierung und Bereitstellung der 

elektronischen Gesundheitsdaten, decken.  

Für bestimmte Arten von Datennutzern mit Sitz in der Union, wie öffentliche Stellen 

oder Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union und Einrichtungen mit 

einem gesetzlichen Auftrag im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Forscher an 

Universitäten oder Kleinstunternehmen, können die Mitgliedstaaten ermäßigte 

Gebühren festlegen.  

(2) Die Gebühren können einen Ausgleich für die Kosten umfassen, die dem 

Gesundheitsdateninhaber für die Zusammenstellung und Aufbereitung der 

elektronischen Gesundheitsdaten entstehen, die für die Sekundärnutzung zur Verfügung 

gestellt werden sollen. Der Gesundheitsdateninhaber muss der Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten eine Schätzung dieser Kosten vorlegen. Handelt es sich bei dem 

Gesundheitsdateninhaber um eine öffentliche Stelle, findet Artikel 6 der Verordnung 

(EU) 2022/868 keine Anwendung ▌. Der Teil der Gebühren, der mit den Kosten des 

Gesundheitsdateninhabers zusammenhängt, wird dem Gesundheitsdateninhaber 

ausgezahlt. 

▌  

(4) Alle Gebühren, die Gesundheitsdatennutzern gemäß diesem Artikel von den 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten oder den Gesundheitsdateninhabern in Rechnung 

gestellt werden, müssen transparent und diskriminierungsfrei sein.  

(5) Einigen sich Dateninhaber und Datennutzer nicht innerhalb eines Monats nach Erteilung 

der Datengenehmigung auf die Höhe der Gebühren, so kann die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten die Gebühren proportional zu den Kosten der Bereitstellung 

elektronischer Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung festsetzen. Sind der 

Dateninhaber oder der Datennutzer mit der von der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 

festgesetzten Gebühr nicht einverstanden, so haben sie Zugang zu den in Artikel 10 der 

Verordnung (EU) 2023/2854 vorgesehenen Streitbeilegungsstellen. 

(5a) Bevor die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten eine Datengenehmigung gemäß 

Artikel 46 erteilt oder eine Datenanfrage gemäß Artikel 47 beantwortet, informiert sie 

den Antragsteller über die zu erwartenden Gebühren. Der Antragsteller wird über die 

Möglichkeit informiert, den Antrag zurückzuziehen. Zieht der Antragsteller seinen 

Antrag zurück, so werden ihm nur die bereits angefallenen Kosten in Rechnung gestellt. 
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(6) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten Grundsätze ▌für die 

Gebührenpolitik und die Gebührenstrukturen, einschließlich der Abzüge für die in 

Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Stellen, fest, um die Kohärenz und Transparenz 

zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 43 

Durchsetzung durch die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

▌  

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Überwachungs- und Aufsichtsaufgaben gemäß Artikel 37 

Absatz 1 Buchstabe ra haben die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten das Recht, von den 

Gesundheitsdateninhabern und Gesundheitsdatennutzern alle erforderlichen 

Informationen anzufordern und zu erhalten, um die Einhaltung dieses Kapitels zu 

überprüfen. 

(3) Stellen die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten fest, dass ein Gesundheitsdatennutzer 

oder ein Gesundheitsdateninhaber die Anforderungen dieses Kapitels nicht erfüllt, so teilen 

sie dies dem Gesundheitsdatennutzer oder Gesundheitsdateninhaber sofort mit und 

ergreifen geeignete Maßnahmen. Die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten gibt dem 

betreffenden Gesundheitsdatennutzer oder Gesundheitsdateninhaber Gelegenheit, 

innerhalb einer angemessenen Frist, die vier Wochen nicht überschreiten darf, Stellung 

zu nehmen. 

Betrifft die Feststellung der Nichtkonformität einen möglichen Verstoß gegen die 

Verordnung (EU) 2016/679, so unterrichtet die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 

unverzüglich die Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und 

übermittelt ihnen alle sachdienlichen Informationen zu dieser Feststellung. 

(4) Im Hinblick auf die Nichtkonformität eines Nutzers von Gesundheitsdaten sind die 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten befugt, die gemäß Artikel 46 erteilte 

Datengenehmigung zu widerrufen und die betroffene Verarbeitung von elektronischen 

Gesundheitsdaten durch den Gesundheitsdatennutzer unverzüglich zu stoppen, und sie 

ergreifen geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen, um eine konforme Verarbeitung 

durch die Gesundheitsdatennutzer sicherzustellen. 

Im Rahmen solcher Maßnahmen können die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

gegebenenfalls auch Verfahren ausschließen oder einleiten, um den 
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Gesundheitsdatennutzer im Einklang mit dem nationalen Recht von jeglichem Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten im Rahmen des EHDS im Zusammenhang mit der 

Sekundärnutzung für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren auszuschließen. 

(5) Bei Nichtkonformität eines Gesundheitsdateninhabers in Fällen, in denen der 

Gesundheitsdateninhaber den Zugangsstellen für Gesundheitsdaten elektronische 

Gesundheitsdaten mit der eindeutigen Absicht vorenthält, die Nutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten zu behindern, oder hält er die in Artikel 41 Absatz 1b festgelegten 

Fristen nicht ein, ist die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten befugt, gegen den 

Gesundheitsdateninhaber ▌für jeden Tag des Verzugs ein Zwangsgeld zu verhängen, das 

transparent und verhältnismäßig sein muss. Die Höhe der Geldbußen wird von der 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten im Einklang mit dem nationalen Recht festgelegt. 

Bei wiederholten Verstößen des Gesundheitsdateninhabers gegen die Verpflichtung zur 

▌Zusammenarbeit mit der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten kann diese Stelle den 

Gesundheitsdateninhaber für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren von der 

Einreichung von Anträgen auf Datenzugang gemäß Kapitel IV ausschließen oder ein 

Verfahren nach nationalem Recht einleiten, wobei er gegebenenfalls weiterhin 

verpflichtet ist, Daten gemäß Kapitel IV zugänglich zu machen. 

(6) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten teilen dem betroffenen Gesundheitsdatennutzer 

oder Gesundheitsdateninhaber unverzüglich die gemäß den Absätzen 4 und 5 verhängten 

Maßnahmen und die Gründe dafür mit und setzen dem Gesundheitsdatennutzer oder 

Gesundheitsdateninhaber eine angemessene Frist, damit er den Maßnahmen nachkommen 

kann. 

(7) Alle ▌Maßnahmen, die von der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten gemäß Absatz 4 

auferlegt werden, werden den anderen Zugangsstellen für Gesundheitsdaten über das in 

Absatz 8 genannte Instrument mitgeteilt. Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

können diese Informationen auf ihren Websites zur Verfügung stellen. 

(8) Die Kommission legt im Wege eines Durchführungsrechtsakts die Architektur eines IT-

Instruments fest, das dazu dient, die in diesem Artikel genannten Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Nichtkonformität, insbesondere Zwangsgelder, Widerruf von 

Datengenehmigungen und Ausschlüsse, als Teil der HealthData@EU-Infrastruktur zu 

unterstützen und gegenüber anderen Zugangsstellen für Gesundheitsdaten transparent zu 

machen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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▌  

(10) Die Kommission gibt drei Jahre nach Beginn der Anwendung von Kapitel 4 in enger 

Zusammenarbeit mit dem EHDS-Ausschuss Leitlinien zu Durchsetzungsmaßnahmen 

heraus, einschließlich Zwangsgeldern und anderen Maßnahmen, die von den 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten anzuwenden sind. 

Artikel 43a 

Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Bußgeldern durch Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten 

(1) Jede Zugangsstelle für Gesundheitsdaten stellt sicher, dass die Verhängung von 

Geldbußen gemäß diesem Artikel in Bezug auf Verstöße nach den Absätzen 4 und 5 in 

jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. 

(2) Die Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu den in 

Artikel 43 Absätze 4 und 5 genannten Maßnahmen oder anstelle dieser Maßnahmen 

verhängt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren 

Höhe wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) ob von anderen zuständigen Behörden wegen desselben Verstoßes bereits 

Sanktionen oder Bußgelder verhängt wurden; 

c) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

d) etwaige Maßnahmen des Gesundheitsdateninhabers oder 

Gesundheitsdatennutzers, um den verursachten Schaden zu mindern;  

e) den Grad der Verantwortung des Gesundheitsdatennutzers unter Berücksichtigung 

der von ihm gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstaben e und f und Artikel 45 Absatz 4 

der vorliegenden Verordnung getroffenen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen; 

f) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Gesundheitsdateninhabers oder 

Gesundheitsdatennutzers; 

g) das Ausmaß der Zusammenarbeit mit der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten, um 

den Verstoß abzustellen und die möglichen nachteiligen Auswirkungen des 

Verstoßes abzumildern; 
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h) die Art und Weise, wie der Verstoß der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 

bekannt wurde, insbesondere ob und in welchem Umfang der 

Gesundheitsdatennutzer den Verstoß gemeldet hat; 

i) falls gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand bereits Maßnahmen nach 

Artikel 43 Absätze 4 und 5 angeordnet wurden: die Einhaltung dieser 

Maßnahmen; 

j) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, 

wie etwa unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle 

Vorteile oder vermiedene Verluste. 

(3) Verstößt ein Gesundheitsdateninhaber oder Gesundheitsdatennutzer vorsätzlich oder 

fahrlässig bei gleichen oder miteinander verbundenen Genehmigungen für 

Gesundheitsdaten oder Anfragen nach Gesundheitsdaten gegen mehrere Bestimmungen 

dieser Verordnung, so darf der Gesamtbetrag der Geldbuße den für den schwersten 

Verstoß festgelegten Betrag nicht übersteigen. 

(4) Gemäß Absatz 2 werden Verstöße gegen die Pflichten des Gesundheitsdateninhabers 

oder Gesundheitsdatennutzers gemäß Artikel 41 und Artikel 41a Absätze 1, 4, 5 und 7 

mit Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Falle eines Unternehmens von bis zu 

2 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres 

geahndet, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen erden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % 

seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs 

verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a) Gesundheitsdatennutzer, die elektronische Gesundheitsdaten verarbeiten, die sie 

mit einer gemäß Artikel 46 erteilten Datengenehmigung für die in Artikel 35 

genannten Zwecke erhalten haben; 

b) Gesundheitsdatennutzer, die personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten 

aus sicheren Verarbeitungsumgebungen extrahieren;  

c) Rekonstruktion der Identität der natürlichen Personen, auf die sich die 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten beziehen, die sie auf der 
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Grundlage der Datengenehmigung oder Datenanfrage gemäß Artikel 41a Absatz 3 

erhalten haben, oder der Versuch einer solchen Rekonstruktion;  

d) die Nichtkonformität mit Durchsetzungsmaßnahmen der Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten im Sinne von Artikel 43. 

(6) Unbeschadet der Korrekturbefugnisse der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten gemäß 

Artikel 43 kann jeder Mitgliedstaat festlegen, ob und inwieweit gegen Behörden und 

Einrichtungen mit Sitz in diesem Mitgliedstaat Geldbußen verhängt werden können. 

(7) Die Ausübung der Befugnisse der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten nach diesem 

Artikel unterliegt angemessenen Verfahrensgarantien im Einklang mit dem Unionsrecht 

und dem Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer Rechtsbehelfe und 

ordnungsgemäßer Verfahren. 

(8) Sieht das System des Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel in einer 

Weise angewandt werden, die im Einklang mit dem nationalen Rechtsrahmen 

sicherstellt, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung haben wie 

die von den Zugangsstellen für Gesundheitsdaten verhängten Geldbußen. In jedem Fall 

müssen die verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Diese Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die Bestimmungen ihrer 

Rechtsvorschriften, die sie gemäß diesem Absatz erlassen, bis zum ... [Datum des 

Beginns der Anwendung dieser Verordnung] sowie unverzüglich über jedes spätere 

Änderungsgesetz oder jede spätere Änderung, die sie betreffen.  

Artikel 43b 

Beziehung zu den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz 

Die für die Überwachung der Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 zuständige(n) 

Aufsichtsbehörde(n) ist bzw. sind auch für die Überwachung und Durchsetzung des Rechts auf 

Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für 

die Sekundärnutzung gemäß Artikel 48a zuständig. Die einschlägigen Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2016/679 finden sinngemäß Anwendung. Sie sind befugt, Geldbußen bis zu der 

in Artikel 83 der genannten Verordnung genannten Höhe zu verhängen. Diese 

Aufsichtsbehörden und die in Artikel 36 der vorliegenden Verordnung genannten 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten arbeiten gegebenenfalls bei der Durchsetzung dieser 

Verordnung im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten zusammen.  
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Abschnitt 3 

Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung 

Artikel 44 

Datenminimierung und Zweckbegrenzung 

(1) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten stellen sicher, dass der Zugang nur zu den 

beantragten elektronischen Gesundheitsdaten gewährt wird, die angemessen, relevant und 

auf das für den Verarbeitungszweck Notwendige beschränkt sind, den der 

Gesundheitsdatennutzer im Datenzugangsantrag angegeben hat und der mit der erteilten 

Datengenehmigung übereinstimmt. 

(2) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten stellen ▌elektronische Gesundheitsdaten in 

einem anonymisierten Format zur Verfügung, wenn der Zweck der Verarbeitung durch den 

Gesundheitsdatennutzer mit diesen Daten erreicht werden kann, wobei die vom 

Gesundheitsdatennutzer angegebenen Informationen berücksichtigt werden. 

(3) Hat der Gesundheitsdatennutzer nachgewiesen, dass der Zweck der Verarbeitung nicht 

mit anonymisierten Daten erreicht werden kann, gewähren die Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten gemäß Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe c Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten in einem pseudonymisierten Format. Die Informationen, die erforderlich 

sind, um die Pseudonymisierung rückgängig zu machen, stehen nur der Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten oder einer Stelle zur Verfügung, die nach nationalem Recht als 

vertrauenswürdiger Dritter fungiert.  

Artikel 45 

Anträge auf Datenzugang 

(1) Eine natürliche oder juristische Person kann bei der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 

einen Antrag auf Datenzugang zu den in Artikel 34 genannten Zwecken stellen. 

(2) Der Antrag auf Datenzugang muss Folgendes enthalten: 

-a) Identität des Antragstellers für Gesundheitsdaten, Beschreibung der beruflichen 

Funktionen und Tätigkeiten, einschließlich der Identität der natürlichen 

Personen, die Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten haben werden, wenn 

eine Datengenehmigung erteilt wird; die Liste der natürlichen Personen kann 

aktualisiert werden und ist in diesem Fall der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 

mitzuteilen; 
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a) für welche der in Artikel 34 Absatz 1 genannten Zwecke der Zugang beantragt 

wird;  

ab) ausführliche Erläuterung der beabsichtigten Nutzung und des erwarteten Nutzens im 

Zusammenhang mit der Nutzung der elektronischen Gesundheitsdaten und wie 

dieser Nutzen zu den unter Buchstabe a genannten Zwecken beiträgt;  

b) eine Beschreibung der angeforderten elektronischen Gesundheitsdaten, 

einschließlich ihres Umfangs und ihrer Zeitspanne, ihres Formats, ihrer 

Datenquellen, soweit möglich, einschließlich der geografischen Abdeckung, wenn 

Daten von Gesundheitsdateninhabern in mehreren Mitgliedstaaten oder von 

befugten Teilnehmern im Sinne von Artikel 52 angefordert werden; 

c) eine Beschreibung, ob elektronische Gesundheitsdaten in pseudonymisierter oder 

anonymisierter Form zur Verfügung gestellt werden müssen, im Falle einer 

pseudonymisierten Form eine Begründung, warum die Verarbeitung nicht mit 

anonymisierten Daten erfolgen kann; 

ea) für den Fall, dass der Antragsteller beabsichtigt, bereits in seinem Besitz 

befindliche Datensätze in die sichere Verarbeitungsumgebung zu überführen, eine 

Beschreibung dieser Datensätze; 

f) eine Beschreibung der Schutzvorkehrungen, die in einem angemessenen Verhältnis 

zu den Risiken stehen und vorgesehen sind, um jeglichen Missbrauch der 

elektronischen Gesundheitsdaten zu verhindern sowie die Rechte und Interessen 

des Gesundheitsdateninhabers und der betroffenen natürlichen Personen zu 

schützen, einschließlich der Verhinderung einer Rekonstruktion der Identität 

natürlicher Personen aus dem Datensatz; 

g) eine begründete Angabe des Zeitraums, in dem die elektronischen Gesundheitsdaten 

für die Verarbeitung in einer sicheren Verarbeitungsumgebung benötigt werden; 

h) eine Beschreibung der für ein sicheres Umfeld erforderlichen Instrumente und 

Rechenressourcen; 

ha) gegebenenfalls Informationen über die Bewertung der ethischen Aspekte der 

Verarbeitung, die im Einklang mit dem nationalen Recht eingeholt wurde und die 

an die Stelle einer eigenen Ethikbewertung treten kann;  
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hb) wenn der Antragsteller eine Ausnahme nach Artikel 48a Absatz 3 in Anspruch 

nehmen möchte, die nach nationalem Recht erforderlichen Erläuterungen gemäß 

dem genannten Artikel. 

(3) Beantragt ein Antragsteller Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten von 

Gesundheitsdateninhabern, die in mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, 

oder von den in Artikel 52 genannten befugten Teilnehmern, so stellt er einen einzigen 

Antrag auf Datenzugang über die ▌Zugangsstelle für Gesundheitsdaten der 

Hauptniederlassung des Antragstellers oder eines dieser Dateninhaber oder über die von 

der Kommission in der in Artikel 52 genannten grenzüberschreitenden Infrastruktur 

HealthData@EU bereitgestellten Dienste. Der Antrag wird automatisch an die befugten 

Teilnehmer und die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten der Mitgliedstaaten 

weitergeleitet, in denen die im Antrag auf Datenzugang genannten 

Gesundheitsdateninhaber niedergelassen sind. 

(4) Beantragt der Antragsteller, auf die personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten 

in einem pseudonymisierten Format zugreifen, werden zusammen mit dem Antrag auf 

Datenzugang folgende zusätzliche Informationen bereitgestellt: 

a) eine Beschreibung, wie bei der Verarbeitung das geltende Unionsrecht und das 

nationale Recht zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre, insbesondere 

die Verordnung (EU) 2016/679 und insbesondere Artikel 6 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2016/679, befolgt würden; 

▌  

(5) ▌Die öffentlichen Stellen und die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

stellen dieselben Informationen zur Verfügung, wie nach Artikel 45 Absatz 2 und 

Artikel 45 Absatz 4 vorgesehen – mit Ausnahme der Informationen nach Artikel 45 

Absatz 2 Buchstabe g, an deren Stelle sie Informationen über den Zeitraum übermitteln, in 

dem der Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten erfolgen kann, die Häufigkeit 

dieses Zugangs oder die Häufigkeit der Datenaktualisierungen. 

▌ 

Artikel 46 

Datengenehmigung 
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(1) Nur wenn die folgenden kumulativen Kriterien erfüllt sind, beschließen die 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten, Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten zu 

gewähren:  

a) der im Antrag auf Zugang zu den Daten beschriebene Zweck entspricht einem 

oder mehreren der in Artikel 34 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 

aufgeführten Zwecke;  

b) die angeforderten Daten sind für den oder die im Antrag auf Zugang zu den 

Gesundheitsdaten beschriebenen Zweck(e) erforderlich, angemessen und 

verhältnismäßig, wobei die Bestimmungen zur Datenminimierung und 

Zweckbegrenzung in Artikel 44 berücksichtigt werden;  

c) die Verarbeitung steht im Einklang mit Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/679, insbesondere wenn im Falle pseudonymisierter Daten hinreichend 

begründet ist, dass der Zweck nicht mit anonymisierten Daten erreicht werden 

kann;  

e) der Antragsteller ist im Hinblick auf die Zweckbestimmungen der Datennutzung 

qualifiziert und verfügt überangemessenes Fachwissen, einschließlich beruflicher 

Qualifikationen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Pflege, öffentliche 

Gesundheit, Forschung, im Einklang mit der ethischen Praxis und den geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften; 

f) der Antragsteller weist ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen 

nach, um einen Missbrauch der elektronischen Gesundheitsdaten zu verhindern 

und die Rechte und Interessen des Dateninhabers und der betroffenen natürlichen 

Personen zu schützen;  

g) die Informationen über die Bewertung der ethischen Aspekte der Verarbeitung 

stehen – soweit zutreffend – im Einklang mit dem nationalen Recht; 

h) wenn der Antragsteller von einer Ausnahme nach Artikel 48a Absatz 3 Gebrauch 

machen möchte, die Erläuterungen, die nach den gemäß diesem Artikel erlassenen 

nationalen Rechtsvorschriften erforderlich sind; 

ha) alle anderen Anforderungen dieses Kapitels werden vom Antragsteller für 

Gesundheitsdaten erfüllt.  
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(1a) Die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten berücksichtigt ferner die folgenden Risiken: 

a) Risiken für die nationale Verteidigung, die Sicherheit, die öffentliche Sicherheit 

und die öffentliche Ordnung;  

c) Risiko der Untergrabung vertraulicher Daten in staatlichen Datenbanken von 

Regulierungsbehörden;  

(2) Kommt die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten in ihrer Bewertung zu dem Schluss, dass 

die Anforderungen in Absatz 1 erfüllt sind und die in Absatz 1A genannten Risiken 

hinreichend gemindert sind, erteilt die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten eine 

Datengenehmigung. Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten lehnen jeden Antrag ab, 

wenn die Anforderungen dieses Kapitels nicht erfüllt sind.  

Wenn die Anforderungen für die Erteilung einer Datengenehmigung nicht erfüllt sind, 

aber die Anforderungen für die Übermittlung einer Antwort in einem anonymen 

statistischen Format gemäß Artikel 47 erfüllt sind, kann die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten beschließen, eine Antwort in einem anonymen statistischen Format 

gemäß Artikel 47 zu übermitteln, wenn dieser Ansatz die Risiken mindert und der Zweck 

des Antrags auf Datenzugang auf diese Weise erfüllt werden kann, sofern der 

Antragsteller dieser Verfahrensänderung zustimmt. 

(3) Abweichend von der Verordnung (EU) 2022/868 erteilt oder verweigert die Zugangsstelle 

für Gesundheitsdaten eine Datengenehmigung innerhalb von drei Monaten nach Eingang 

eines vollständigen Antrags auf Datenzugang. Stellt die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten fest, dass der Datenzugangsantrag unvollständig ist, so teilt sie dies 

dem Gesundheitsdatenantragsteller mit und gibt ihm die Möglichkeit, seinen Antrag zu 

vervollständigen. Kommt der Antragsteller für Gesundheitsdaten dieser Aufforderung 

nicht innerhalb von vier Wochen nach, wird keine Genehmigung erteilt. Die 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten kann die Frist für die Beantwortung eines Antrags auf 

Datenzugang erforderlichenfalls um drei weitere Monate verlängern, wobei sie der 

Dringlichkeit und Komplexität des Antrags und dem Umfang der zur Entscheidung 

vorgelegten Anträge Rechnung trägt. In diesem Fall teilt die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten dem Antragsteller so rasch wie möglich mit, dass für die Prüfung des 

Antrags mehr Zeit benötigt wird, und begründet die Verzögerung. ▌ 

(3a) Bei der Bearbeitung eines Antrags auf Datenzugang für den grenzüberschreitenden 

Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten gemäß Artikel 45 Absatz 3 bleiben die in 

Artikel 52 genannten Zugangsstellen für Gesundheitsdaten und die befugten 
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Teilnehmer an HealthData@EU für Entscheidungen über die Gewährung oder 

Verweigerung des Zugangs zu elektronischen Gesundheitsdaten in ihrem 

Zuständigkeitsbereich im Einklang mit den Anforderungen dieses Kapitels 

verantwortlich.  

Die betroffenen Zugangsstellen für Gesundheitsdaten und befugten Teilnehmer 

unterrichten einander über ihre Entscheidungen und können die Informationen bei der 

Entscheidung über die Gewährung oder Verweigerung des Zugangs zu elektronischen 

Gesundheitsdaten berücksichtigen.  

Eine von einer betroffenen Zugangsstelle für Gesundheitsdaten erteilte 

Datengenehmigung kann mittels gegenseitiger Anerkennung von den anderen 

betroffenen Zugangsstellen für Gesundheitsdaten übernommen werden. 

(3b) Die Mitgliedstaaten sehen ein beschleunigtes Antragsverfahren für öffentliche Stellen 

und Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union mit einem gesetzlichen 

Auftrag im Bereich der öffentlichen Gesundheit vor, wenn die Verarbeitung der Daten 

für die in Artikel 34 Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Zwecke erfolgen soll. Im 

Rahmen dieses beschleunigten Verfahrens erteilt oder verweigert die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten eine Datengenehmigung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 

eines vollständigen Antrags auf Datenzugang. 

Die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten kann die Frist für die Beantwortung eines 

Antrags auf Datenzugang erforderlichenfalls um einen weiteren Monat verlängern. 

(4) Nach Erteilung der Datengenehmigung fordert die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten die 

elektronischen Gesundheitsdaten unverzüglich beim Gesundheitsdateninhaber an. Die 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten stellt dem Gesundheitsdatennutzer die elektronischen 

Gesundheitsdaten innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt von den 

Gesundheitsdateninhabern bereit, es sei denn, die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 

gibt an, dass sie die Daten innerhalb eines längeren angegebenen Zeitrahmens bereitstellen 

wird. 

(4a) In den in Absatz 3a genannten Fällen können die betroffenen Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten und die befugten Teilnehmer, die eine Datengenehmigung erteilt 

haben, beschließen, den Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten in der von der 

Kommission bereitgestellten sicheren Verarbeitungsumgebung gemäß Artikel 52 

Absatz 10 zu ermöglichen.  
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(5) Verweigert die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten die Erteilung einer Datengenehmigung, 

so begründet sie dies gegenüber dem Antragsteller für Gesundheitsdaten. 

(6) Erteilt die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten eine Datengenehmigung, so legt sie in 

der Datengenehmigung die für den Gesundheitsdatennutzer geltenden allgemeinen 

Bedingungen fest. Die Datengenehmigung muss Folgendes enthalten: 

a) Kategorien, Spezifikation und Format der von der Datengenehmigung erfassten 

elektronischen Gesundheitsdaten, auf die zugegriffen wird, einschließlich ihrer 

Quellen, und ob auf die elektronischen Gesundheitsdaten in einem 

pseudonymisierten Format in der sicheren Verarbeitungsumgebung zugegriffen 

wird; 

b) eine ausführliche Beschreibung des Zwecks, für den die Daten bereitgestellt 

werden; 

ba) wenn eine Ausnahme nach Artikel 48a Absatz 3 beantragt wurde, Angaben dazu, 

ob die Ausnahme gewährt wurde oder nicht, und den Grund für diese 

Entscheidung;  

baa) die Identität der befugten Personen, insbesondere des Projektleiters, die das Recht 

auf Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten in der sicheren 

Verarbeitungsumgebung haben; 

c) Gültigkeitsdauer der Datengenehmigung; 

d) Informationen über die technischen Merkmale und Instrumente, die dem 

Gesundheitsdatennutzer in der sicheren Verarbeitungsumgebung zur Verfügung 

stehen; 

e) vom Gesundheitsdatennutzer zu entrichtende Gebühren; 

f) etwaige zusätzliche besondere Bedingungen in der erteilten Datengenehmigung. 

(7) Datennutzer haben das Recht, auf die elektronischen Gesundheitsdaten entsprechend der 

ihnen auf der Grundlage dieser Verordnung erteilten Datengenehmigung in einer sicheren 

Verarbeitungsumgebung zuzugreifen und sie zu verarbeiten. 

▌  

(9) Eine Datengenehmigung wird so lange erteilt, wie es für die beantragten Zwecke 

erforderlich ist, längstens jedoch für zehn Jahre. Diese Frist kann auf Antrag des 

Gesundheitsdatennutzers auf der Grundlage von Argumenten und Unterlagen zur 
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Rechtfertigung dieser Verlängerung einen Monat vor Ablauf der Datengenehmigung 

einmalig um einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren verlängert werden. ▌Die 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten kann steigende Gebühren erheben, um den Kosten und 

Risiken einer Speicherung der elektronischen Gesundheitsdaten über einen längeren 

Zeitraum als den ursprünglichen Zeitraum Rechnung zu tragen. Um diese Kosten und 

Gebühren zu senken, kann die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten dem 

Gesundheitsdatennutzer auch vorschlagen, den Datensatz in einem Speichersystem mit 

verringerter Kapazität zu speichern. Solche reduzierten Kapazitäten dürfen die Sicherheit 

des verarbeiteten Datensatzes nicht beeinträchtigen. Die in der sicheren 

Verarbeitungsumgebung befindlichen elektronischen Gesundheitsdaten werden innerhalb 

von sechs Monaten nach Ablauf der Datengenehmigung gelöscht. Auf Antrag des 

Gesundheitsdatennutzers kann die Formel für die Erstellung des angeforderten 

Datensatzes von der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten gespeichert werden. 

(10) Muss die Datengenehmigung aktualisiert werden, stellt der Gesundheitsdatennutzer einen 

Antrag auf Änderung der Datengenehmigung. 

▌  

(13) Die Kommission kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts ein Logo zur 

Bekanntmachung des Beitrags des EHDS entwickeln. Dieser Durchführungsrechtsakt wird 

gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▌  

Artikel 47 

Gesundheitsdatenanfrage  

(1) Der Antragsteller kann eine Gesundheitsdatenanfrage für die in Artikel 34 genannten 

Zwecke vorlegen, und zwar ausschließlich um eine Antwort in einem anonymisierten 

statistischen Format zu erhalten. Eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten darf eine 

Gesundheitsdatenanfrage in keinem anderen Format beantworteten, und der Nutzer von 

Gesundheitsdaten darf keinen Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten erhalten, 

die für diese Antwort verwendet wurden. 

(2) Eine Gesundheitsdatenanfrage gemäß Absatz 1 enthält folgende Angaben: 

a) eine Beschreibung der Identität, der beruflichen Funktion und der Tätigkeiten des 

Antragstellers; 
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b) eine ausführliche Erläuterung der beabsichtigten Verwendung der elektronischen 

Gesundheitsdaten, einschließlich der Angabe, zu welchem der in Artikel 34 

Absatz 1 genannten Zwecke der Zugang beantragt wird;  

ba) nach Möglichkeit eine Beschreibung der angeforderten elektronischen 

Gesundheitsdaten, ihres Formats und ihrer Datenquellen;  

bb) eine inhaltliche Beschreibung der Statistik;  

bd) eine Beschreibung der Sicherungsmaßnahmen, die zur Verhinderung eines 

etwaigen Missbrauchs der elektronischen Gesundheitsdaten vorgesehen sind; 

be) eine Beschreibung, wie Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 oder 

Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1725 bei der 

Verarbeitung befolgt würden; 

bf) wenn der Antragsteller von einer Ausnahme nach Artikel 48a Absatz 3 Gebrauch 

machen möchte, die nach dem nationalen Recht gemäß diesem Artikel 

erforderlichen Erläuterungen. 

(2a) Die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten prüft, ob der Antrag vollständig ist, und 

berücksichtigt die in Artikel 46 Absatz 1a genannten Risiken. 

(3) ▌ Die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten bewertet die Gesundheitsdatenanfrage 

innerhalb von drei Monaten und übermittelt dem Nutzer von Gesundheitsdaten das 

Resultat nach Möglichkeit innerhalb von drei Monaten. 

Artikel 47a 

Muster zur Unterstützung des Zugangs zu elektronischen Gesundheitsdaten für die 

Sekundärnutzung 

Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Muster für den Antrag auf 

Datenzugang gemäß Artikel 45, die Datengenehmigung gemäß Artikel 46 und die Datenanfrage 

gemäß Artikel 47 fest.  

▌ 

Artikel 48a 

Recht, der Verarbeitung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für die 

Sekundärnutzung zu widersprechen 

(1) Natürliche Personen haben das Recht, der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung im 
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Rahmen dieser Verordnung jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. 

Die Ausübung dieses Rechts ist reversibel. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen einen barrierefreien und leicht verständlichen 

Widerspruchsmechanismus für die Ausübung dieses Rechts vor, sodass natürlichen 

Personen die Möglichkeit geboten wird, ausdrücklich ihren Wunsch zu äußern, dass 

ihre personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten nicht für eine 

Sekundärnutzung verarbeitet werden. 

(2a) Nachdem eine natürliche Person von der Widerspruchsklausel Gebrauch gemacht hat 

und wenn sie betreffende personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten in einem 

Datensatz identifiziert werden können, dürfen die sie betreffenden personenbezogenen 

elektronischen Gesundheitsdaten aufgrund von Datengenehmigungen gemäß Artikel 46 

oder Datenanfragen gemäß Artikel 47, die nach dem Widerspruch der natürlichen 

Person erteilt bzw. getätigt wurden, weder zur Verfügung gestellt noch anderweitig 

verarbeitet werden. Die Verarbeitung personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten dieser natürlichen Person für die Sekundärnutzung aufgrund von 

Datengenehmigungen oder Datenanfragen, die vor dem Widerspruch der natürlichen 

Person erteilt bzw. getätigt wurden, darf hiervon nicht berührt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können nach nationalem Recht einen Mechanismus einrichten, um 

Daten, für die eine Widerspruchsklausel nach Absatz 1 in Anspruch genommen wurde, 

unter folgenden Bedingungen zur Verfügung zu stellen: 

a) Der Datenzugang oder der Datenantrag wird von einer öffentlichen Stelle oder 

einem Organ, einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der Union, die mit der 

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der öffentlichen Gesundheit betraut ist, 

oder von einer anderen Organisation gestellt, die mit der Wahrnehmung von 

öffentlichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Gesundheit betraut ist oder im 

Namen oder im Auftrag einer Behörde handelt, wenn dies für einen der folgenden 

Zwecke erforderlich ist: 

i) für die in Artikel 34 Absatz 1 Buchstaben a bis c aufgeführten Zwecke; 

ii) für wissenschaftliche Forschung aus wichtigen Gründen des öffentlichen 

Interesses. 

b) Die Daten können nicht rechtzeitig und wirksam unter gleichwertigen 

Bedingungen auf anderem Wege erhalten werden. 
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c) Der Antragsteller hat die Begründung gemäß Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe h oder 

Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe be vorgelegt. 

Die unter den Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen werden kumulativ 

erfüllt.  

Die nationalen Rechtsvorschriften, die einen solchen Mechanismus vorsehen, enthalten 

spezifische und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und der 

personenbezogenen Daten natürlicher Personen.  

Hat ein Mitgliedstaat beschlossen, in seinem nationalen Recht die Möglichkeit 

vorzusehen, dass Zugang zu Daten beantragt wird, bei denen gemäß diesem Absatz 

Widerspruch eingelegt wurde, und sind diese Kriterien erfüllt, so können die Daten, bei 

denen gemäß Absatz 1 Widerspruch eingelegt wurde, bei der Wahrnehmung von 

Aufgaben gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a, Ziffer iii und vi, und Buchstabe b 

berücksichtigt werden. 

(4) Die in Absatz 3 genannten Ausnahmen sollten den Wesensgehalt der Grundrechte und 

Grundfreiheiten achten und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und 

verhältnismäßige Maßnahme darstellen, um das öffentliche Interesse im Bereich 

rechtmäßiger wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ziele zu verwirklichen.  

(5) Jede Verarbeitung gemäß der Ausnahme nach Absatz 3 entspricht den Anforderungen 

dieses Kapitels, insbesondere dem Verbot der erneuten Identifizierung, einschließlich 

Versuchen, gemäß Artikel 41 Absatz 2a. Jede in Absatz 3 genannte Maßnahme mit 

Gesetzescharakter enthält besondere Bestimmungen über die Sicherheit und den Schutz 

der Rechte natürlicher Personen.  

(6) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre gesetzlichen Bestimmungen, die sie 

gemäß Absatz 3 dieses Artikels erlassen, unverzüglich mit wie auch alle späteren 

diesbezüglichen Änderungen. 

(7) Erfordern die Zwecke, für die ein Inhaber von Gesundheitsdaten personenbezogene 

elektronische Gesundheitsdaten verarbeitet, die Identifizierung einer betroffenen Person 

durch den Verantwortlichen nicht oder nicht mehr, so darf der Inhaber von 

Gesundheitsdaten nicht verpflichtet werden, zusätzliche Informationen zur 

Identifizierung der betroffenen Person ausschließlich zum Zweck der Einhaltung des 

Widerspruchsrechts nach diesem Artikel aufzubewahren, zu erwerben oder zu 

verarbeiten. 

www.parlament.gv.at



 

 924 

Artikel 49 

Vereinfachtes Verfahren für den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten eines 

vertrauenswürdigen Gesundheitsdateninhabers 

(1) Erhält eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten einen Antrag auf Datenzugang gemäß 

Artikel 45 oder eine Datenanfrage gemäß Artikel 47, der bzw. die sich nur auf 

elektronische Gesundheitsdaten erstreckt, die sich im Besitz eines gemäß Absatz 2 

benannten vertrauenswürdigen Gesundheitsdateninhabers befinden, so findet das 

Verfahren der Absätze 3 bis 6 Anwendung.  

(1a) Die Mitgliedstaaten können ein Verfahren festlegen, nach dem 

Gesundheitsdateninhaber die Benennung als vertrauenswürdige 

Gesundheitsdateninhaber beantragen können, sofern ein Gesundheitsdateninhaber 

folgende Bedingungen erfüllt:  

a) er kann über eine sichere Verarbeitungsumgebung, die den Anforderungen von 

Artikel 50 entspricht, Zugang zu Gesundheitsdaten gewähren;  

b) er verfügt über das erforderliche Fachwissen, um Anträge auf Datenzugang und 

Datenanfragen zu bewerten;  

c) er bietet die erforderlichen Garantien, um die Einhaltung dieser Verordnung zu 

gewährleisten. 

Die Mitgliedstaaten benennen nach einer Prüfung dieser Bedingungen durch die 

zuständige Zugangsstelle für Gesundheitsdaten vertrauenswürdige einzelne 

Dateninhaber. 

Die Mitgliedstaaten richten ein Verfahren ein, mit dem regelmäßig überprüft wird, ob 

der vertrauenswürdige Gesundheitsdateninhaber diese Bedingungen weiterhin erfüllt. 

Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten geben die vertrauenswürdigen einzelnen 

Dateninhaber in dem in Artikel 55 genannten Datensatzkatalog an. 

(2) Anträge auf Datenzugang und Datenanfragen gemäß Absatz 1 werden bei der 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten eingereicht, die sie an den zuständigen 

vertrauenswürdigen Gesundheitsdateninhaber weiterleiten kann. 

(3) Der vertrauenswürdige Gesundheitsdateninhaber bewertet den Antrag auf Datenzugang 

bzw. die Datenanfrage anhand der in Artikel 46 Absätze 1 und 1a bzw. der in Artikel 47 

Absätze 2 und 2a aufgeführten Kriterien. 
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(4) Der vertrauenswürdige Gesundheitsdateninhaber übermittelt seine Bewertung 

einhergehend mit einem Vorschlag für eine Entscheidung an die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des Antrags der 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten. Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der 

Bewertung entscheidet die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten über den Antrag auf 

Datenzugang oder die Datenanfrage gemäß diesem Artikel. Die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten ist nicht an den Vorschlag des vertrauenswürdigen Dateninhabers 

gebunden.  

(5) Nach der Entscheidung der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten, die 

Datengenehmigung zu erteilen oder der Datenanfrage stattzugeben, nimmt der 

vertrauenswürdige Gesundheitsdateninhaber die in Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe d und 

in Artikel 37 Absatz 1 Ziffer iii genannten Aufgaben wahr. 

(5a) Der Zugangsdienst der Union für elektronische Gesundheitsdaten kann 

Gesundheitsdateninhaber, bei denen es sich um Organe, Einrichtungen oder sonstige 

Stellen der Union handelt, die die in Absatz 1 genannten Kriterien erfüllen, als 

vertrauenswürdige Gesundheitsdateninhaber benennen. In diesem Fall finden die 

Absätze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. 

Artikel 50 

Sichere Verarbeitungsumgebung 

(1) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten gewähren den Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten aufgrund einer Datengenehmigung nur über eine sichere 

Verarbeitungsumgebung mit technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie 

Sicherheits- und Interoperabilitätsanforderungen. Bei einer sicheren 

Verarbeitungsumgebung werden insbesondere die folgenden Sicherheitsmaßnahmen 

eingehalten: 

a) der Zugang zur sicheren Verarbeitungsumgebung wird auf befugte natürliche 

Personen begrenzt, die in der jeweiligen Datengenehmigung aufgeführt sind; 

b) das Risiko des unbefugten Lesens, Kopierens, Änderns oder Entfernens 

elektronischer Gesundheitsdaten, die in der sicheren Verarbeitungsumgebung 

gehostet werden, wird durch modernste technische und organisatorische 

Maßnahmen minimiert; 
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c) die Eingabe elektronischer Gesundheitsdaten und die Inspektion, Änderung oder 

Löschung elektronischer Gesundheitsdaten in der sicheren Verarbeitungsumgebung 

werden auf eine begrenzte Zahl befugter identifizierbarer Personen beschränkt; 

d) es wird sichergestellt, dass Gesundheitsdatennutzer nur mittels einer persönlichen 

und eindeutigen Nutzerkennung und vertraulicher Zugriffsverfahren ausschließlich 

auf die von ihrer Datengenehmigung erfassten Daten zugreifen können; 

e) es werden identifizierbare Protokolle über den Zugang zur und die Tätigkeiten in der 

sicheren Verarbeitungsumgebung für den Zeitraum geführt, der für die Verifizierung 

und Prüfung aller Verarbeitungsvorgänge in dieser Umgebung erforderlich ist. Die 

Protokolle über den Zugang sollten mindestens ein Jahr lang aufbewahrt werden;  

f) die Befolgung wird gewährleistet und die in diesem Artikel genannten 

Sicherheitsmaßnahmen werden überwacht, um potenzielle Sicherheitsbedrohungen 

zu mindern. 

(2) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten stellen sicher, dass elektronische 

Gesundheitsdaten von Gesundheitsdateninhabern in dem durch die Datengenehmigung 

festgelegten Format von Gesundheitsdateninhabern hochgeladen und vom 

Gesundheitsdatennutzer in einer sicheren Verarbeitungsumgebung abgerufen werden 

können.  

Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten stellen durch eine Überprüfung sicher, dass die 

Gesundheitsdatennutzer nur in der Lage sind, nicht personenbezogene elektronische 

Gesundheitsdaten, einschließlich elektronischer Gesundheitsdaten in einem 

anonymisierten statistischen Format, aus der sicheren Verarbeitungsumgebung 

herunterzuladen. 

(3) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten sorgen für regelmäßige Audits der sicheren 

Verarbeitungsumgebungen, auch durch Dritte, und ergreifen Abhilfemaßnahmen für alle 

in den sicheren Verarbeitungsumgebungen festgestellten Mängel, Risiken oder 

Schwachstellen. 

(3a) Werden von anerkannten datenaltruistischen Organisationen gemäß Kapitel IV der 

Verordnung (EU) 2022/868 personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten unter 

Verwendung einer sicheren Verarbeitungsumgebung verarbeitet, erfüllen diese 

Umgebungen auch die in Absatz 1 Buchstaben a bis f dieses Artikels festgelegten 

Sicherheitsmaßnahmen.  
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(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen und 

organisatorischen Anforderungen sowie die Anforderungen an die Informationssicherheit, 

die Vertraulichkeit, den Datenschutz und die Interoperabilität der sicheren 

Verarbeitungsumgebungen fest, auch die technischen Merkmale und Instrumente, die 

dem Gesundheitsdatennutzer in der sicheren Verarbeitungsumgebung zur Verfügung 

stehen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 51 

Verantwortlichkeit 

(1) Der Gesundheitsdateninhaber gilt gemäß Artikel 41 Absätze 1 und 1a als 

Verantwortlicher für die Weitergabe der beantragten personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten an die Zugangstelle für Gesundheitsdaten. Die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten gilt als für die Verarbeitung der personenbezogenen elektronischen 

Gesundheitsdaten verantwortlich, wenn sie ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung 

erfüllt. Ungeachtet des vorstehenden Satzes gilt die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten 

in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter im Namen des Gesundheitsdatennutzers 

aufgrund einer Datengenehmigung in der sicheren Verarbeitungsumgebung als für die 

Verarbeitung verantwortlich, wenn sie Daten über diese Umgebung bereitstellt, sowie als 

für die Verarbeitung verantwortlich, wenn eine Antwort auf eine Datenanfrage gemäß 

Artikel 46 generiert werden soll. 

(1a) In den in Artikel 49 genannten Fällen gilt der vertrauenswürdige 

Gesundheitsdateninhaber als Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener 

elektronischer Gesundheitsdaten im Zusammenhang mit der Bereitstellung 

elektronischer Gesundheitsdaten für den Gesundheitsdatennutzer aufgrund einer 

Datengenehmigung oder einer Datenanfrage. Der vertrauenswürdige 

Gesundheitsdateninhaber gilt als Auftragsverarbeiter für den Gesundheitsdatennutzer, 

wenn er Daten über eine sichere Verarbeitungsumgebung bereitstellt. 

(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten ein Muster für 

Vereinbarungen zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern im Fall von 

Artikel 51 Absätze 1 und 1a festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Abschnitt 4 

Grenzüberschreitende Infrastruktur für die Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten 
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Artikel 52 

▌HealthData@EU ▌ 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Kontaktstelle für die Sekundärnutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten. Diese nationale Kontaktstelle fungiert als 

organisatorisches und technisches Zugangstor, das es ermöglicht und dafür zuständig ist, 

elektronische Gesundheitsdaten für die grenzüberschreitende Sekundärnutzung 

bereitzustellen. Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission zum Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung über den Namen und die Kontaktdaten der nationalen 

Kontaktstelle. Bei der nationalen Kontaktstelle kann es sich um die Koordinierungsstelle 

für den Zugang zu Gesundheitsdaten nach Artikel 36 handeln. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten machen diese Informationen öffentlich zugänglich. 

(1a) Der Datenzugangsdienst der Union fungiert als Kontaktstelle der Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union für die Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten und ist für die Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten für die 

Sekundärnutzung zuständig.  

(2) Die in Absatz 1 genannten nationalen Kontaktstellen und die in Absatz 1a genannte 

Kontaktstelle haben Anschluss an die grenzüberschreitende Infrastruktur für die 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten (HealthData@EU). Die nationalen 

Kontaktstellen und die in Absatz 1a genannte Kontaktstelle erleichtern den 

grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten zur Sekundärnutzung 

für unterschiedliche befugte Teilnehmer der Infrastruktur. Die nationalen Kontaktstellen 

arbeiten eng untereinander und mit der Kommission zusammen. 

▌  

(4) Gesundheitsbezogene Forschungsinfrastrukturen oder ähnliche Strukturen, deren Arbeit 

auf dem Unionsrecht beruht und die die Nutzung elektronischer Gesundheitsdaten für 

Zwecke der Forschung, Politikgestaltung, Statistik, Patientensicherheit oder Regulierung 

fördern, können befugte Teilnehmer von HealthData@EU werden und sich damit 

verbinden. 

(5) Drittländer oder internationale Organisationen können befugte Teilnehmer werden, sofern 

sie die Vorschriften des Kapitels IV einhalten, in der Union ansässigen Datennutzern unter 

gleichwertigen Bedingungen Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten gewähren, 

die ihren Zugangsstellen für Gesundheitsdaten zur Verfügung stehen, und Kapitel V der 

Verordnung (EU) 2016/679 einhalten. Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte 
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erlassen, mit denen festgestellt wird, dass eine nationale Kontaktstelle eines Drittlands oder 

ein auf internationaler Ebene eingerichtetes System die Anforderungen von 

HealthData@EU für die Zwecke der Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten erfüllt, 

Kapitel IV entspricht und in der Union ansässigen Gesundheitsdatennutzern zu 

gleichwertigen Bedingungen Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten gewährt, zu 

denen sie/es Zugang hat. Die Einhaltung dieser rechtlichen, organisatorischen, technischen 

und sicherheitsrelevanten Anforderungen, auch der Normen für sichere 

Verarbeitungsumgebungen gemäß Artikel 50, wird unter der Kontrolle der Kommission 

überprüft. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. Die Kommission macht die Liste der gemäß diesem 

Absatz erlassenen Durchführungsrechtsakte öffentlich zugänglich. 

(6) Jede nationale Kontaktstelle und jeder befugte Teilnehmer erwirbt die für den Anschluss 

und die Teilnahme an HealthData@EU erforderlichen technischen Fähigkeiten. Sie 

erfüllen die Anforderungen und technischen Spezifikationen, die erforderlich sind, damit 

die grenzüberschreitende Infrastruktur betrieben werden kann und sie sich innerhalb der 

Infrastruktur ▌ vernetzen können. 

▌  

(8) Die Mitgliedstaaten und die Kommission richten HealthData@EU ein, um den 

grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten für die 

Sekundärnutzung zu fördern und zu erleichtern, indem sie die nationalen Kontaktstellen für 

die Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten ▌ und die befugten Teilnehmer 

dieser Infrastruktur sowie die in Absatz 9 genannte zentrale Plattform miteinander 

vernetzen. 

(9) Die Kommission entwickelt, errichtet und betreibt eine zentrale Plattform für 

HealthData@EU, indem sie IT-Dienste bereitstellt, die erforderlich sind, um den 

Informationsaustausch zwischen den Zugangsstellen für Gesundheitsdaten als Teil der 

grenzüberschreitenden Infrastruktur für die Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten zu ermöglichen und zu unterstützen. Die Kommission verarbeitet 

elektronische Gesundheitsdaten nur als Auftragsverarbeiterin im Auftrag der ▌ 

Verantwortlichen. 

(10) Auf Anfrage von zwei oder mehr nationalen Kontaktstellen im Rahmen dieser 

Infrastruktur kann die Kommission eine sichere Verarbeitungsumgebung für Daten aus 

mehr als einem Mitgliedstaat bereitstellen, die den Anforderungen des Artikels 50 
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entspricht. Stellen zwei oder mehr nationale Kontaktstellen oder befugte Teilnehmer 

elektronische Gesundheitsdaten in die von der Kommission verwaltete sichere 

Verarbeitungsumgebung ein, so gelten sie für die Zwecke der Datenverarbeitung in dieser 

Umgebung als gemeinsam Verantwortliche und die Kommission als Auftragsverarbeiterin. 

(11) Die nationalen Kontaktstellen fungieren als gemeinsam Verantwortliche für die 

Verarbeitungsvorgänge, die in HealthData@EU abgewickelt werden und an denen sie 

beteiligt sind, und die Kommission fungiert als ihre Auftragsverarbeiterin, ohne dass die 

Aufgaben der Zugangsstellen für Gesundheitsdaten vor und nach einem solchen 

Verarbeitungsvorgang beeinträchtigt werden. 

(12) Die Mitgliedstaaten und die Kommission wirken darauf hin, die Interoperabilität von 

HealthData@EU mit anderen einschlägigen, gemeinsamen europäischen Datenräumen 

gemäß der Verordnung (EU) 2022/868 und der Verordnung (EU) 2023/2854 zu 

gewährleisten. 

(13) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten Folgendes fest: 

a) Anforderungen, technische Spezifikationen und die IT-Architektur von 

HealthData@EU, durch die der neueste Stand der Datensicherheit, der 

Vertraulichkeit und des Schutzes elektronischer Gesundheitsdaten in der 

grenzüberschreitenden Infrastruktur sichergestellt wird; 

aa) Bedingungen und Konformitätsprüfungen ▌, um HealthData@EU beizutreten und 

damit verbunden zu bleiben, sowie Bedingungen für die vorübergehende 

Abschaltung oder den endgültigen Ausschluss von HealthData@EU, einschließlich 

besonderer Bestimmungen für Fälle von schwerem Fehlverhalten oder 

wiederholten Verstößen; 

b) die Mindestkriterien, die die nationalen Kontaktstellen und die befugten Teilnehmer 

der Infrastruktur erfüllen müssen; 

c) die Zuständigkeiten der ▌ Verantwortlichen und der an den grenzüberschreitenden 

Infrastrukturen beteiligten Auftragsverarbeiter; 

d) die Zuständigkeiten der ▌Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter für die 

sichere Umgebung, die von der Kommission verwaltet wird; 

e) gemeinsame Spezifikationen für die Architektur von HealthData@EU und dessen 

Interoperabilität mit anderen gemeinsamen europäischen Datenräumen. 
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Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(14) Nach einem positiven Ergebnis der Konformitätsüberprüfung kann die Kommission im 

Wege eines Durchführungsrechtsaktes Beschlüsse darüber fassen, ob sich einzelne 

befugte Teilnehmer der Infrastruktur anschließen können. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 53 

Zugang zu grenzüberschreitenden Registern oder Datenbanken elektronischer Gesundheitsdaten 

für die Sekundärnutzung 

(1) Bei grenzüberschreitenden Registern und Datenbanken ist die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten, in der der Gesundheitsdateninhaber für das jeweilige Register oder die 

jeweilige Datenbank registriert ist, dafür zuständig, über Datenzugangsanträge zu 

entscheiden und den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten aufgrund einer 

Datengenehmigung zu gewähren. Haben solche Register oder Datenbanken gemeinsam 

Verantwortliche, so handelt es sich bei der Zugangsstelle für Gesundheitsdaten, die über 

Datenzugangsanträge entscheidet, um den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten zu 

gewähren, um die Stelle in dem Mitgliedstaat, in dem einer der gemeinsam 

Verantwortlichen ansässig ist. 

(2) Schließen sich Register oder Datenbanken aus mehreren Mitgliedstaaten auf Unionsebene 

zu einem einzigen Netz von Registern oder Datenbanken zusammen, können die 

zugehörigen Register einen Koordinator benennen, um die Bereitstellung von Daten aus 

dem Registernetz für die Sekundärnutzung sicherzustellen. Die Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten des Mitgliedstaats, in dem der Koordinator des Netzes ansässig ist, ist 

dafür zuständig, über die Datenzugangsanträge zu entscheiden und für das Netz von 

Registern oder Datenbanken Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten zu gewähren. 

▌  

Abschnitt 5 

Qualität und Nutzen von Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung 

Artikel 55 

Beschreibung des Datensatzes und Datensatzkatalog 
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(1) Die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten stellt über einen öffentlich zugänglichen und 

standardisierten maschinenlesbaren Datensatzkatalog Informationen in Form von 

Metadaten über die verfügbaren Datensätze und deren Eigenschaften bereit. Eine 

Beschreibung jedes Datensatzes enthält Informationen über die Quelle, den Umfang, die 

wichtigsten Eigenschaften, die Art der elektronischen Gesundheitsdaten und die 

Bedingungen für die Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten. 

(1a) Die Beschreibungen der Datensätze im nationalen Datensatzkatalog der Mitgliedstaaten 

müssen zumindest in einer Amtssprache der Union verfügbar sein. Der vom 

Datenzugangsdienst der Union bereitgestellte Datensatzkatalog für die Organe der 

Union ist in allen Amtssprachen der Union verfügbar.  

(1b) Der Datensatzkatalog wird auch den zentralen Informationsstellen gemäß Artikel 8 der 

Verordnung (EU) 2022/868 zur Verfügung gestellt.  

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Mindestelemente fest, 

die die Gesundheitsdateninhaber über Datensätze und deren Eigenschaften bereitstellen 

müssen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 56 

Datenqualitäts- und -nutzenlabel 

(1) Datensätze, die über die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten bereitgestellt werden, 

können von den Gesundheitsdateninhabern mit einem Datenqualitäts- und -nutzenlabel 

der Union versehen werden. 

(2) Datensätze mit elektronischen Gesundheitsdaten, die mit Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln der Union oder der Mitgliedstaaten erhoben und verarbeitet wurden, tragen ein 

Datenqualitäts- und -nutzenlabel entsprechend den in Absatz 3 genannten Elementen. 

(3) Das Datenqualitäts- und -nutzenlabel umfasst gegebenenfalls folgende Elemente: 

a) für die Datendokumentation: Metadaten, Supportdokumentation, Datenwörterbuch, 

verwendetes Format und verwendete Normen, Herkunft und gegebenenfalls 

Datenmodell; 

b) für die Bewertung der technischen Qualität: Vollständigkeit, Eindeutigkeit, 

Genauigkeit, Validität, Aktualität und Kohärenz der Daten; 
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c) für die Prozesse des Datenqualitätsmanagements: Ausgereiftheit der Prozesse des 

Datenqualitätsmanagements, einschließlich Überprüfungs- und Auditverfahren, 

Prüfung von Verzerrungen; 

d) für die Bewertung des Erfassungsbereichs: Zeitraum, Bevölkerungsanteil und 

gegebenenfalls Repräsentativität der Stichprobenpopulation sowie durchschnittliche 

Zeitspanne, in der eine natürliche Person in einem Datensatz erscheint; 

e) für die Informationen über Zugang und Bereitstellung: Zeit zwischen der Erhebung 

der elektronischen Gesundheitsdaten und ihrer Aufnahme in den Datensatz, Zeit für 

die Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten nach Genehmigung eines Antrags 

auf Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten; 

f) für die Informationen über Datenänderungen: Zusammenführung von Daten und 

Hinzufügung zu einem bestehenden Datensatz, einschließlich Verknüpfungen mit 

anderen Datensätzen. 

fa) Ist dem Datensatz ein Datenqualitäts- und -nutzenlabel gemäß Artikel 56 

beigefügt, so stellt der Gesundheitsdateninhaber der Zugangsstelle für 

Gesundheitsdaten eine ausreichende Dokumentation zur Verfügung, damit diese 

die Richtigkeit des Labels bestätigen kann.  

(3a) Hat eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten Grund zu der Annahme, dass ein 

Datenqualitäts- und -nutzenlabel möglicherweise ungenau ist, so bewertet sie, ob die 

Daten die Anforderungen nach Absatz 3 erfüllen, und widerruft die Kennzeichnung, 

wenn die Daten nicht die erforderliche Qualität aufweisen. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die Liste der Elemente für das Datenqualitäts- und -nutzenlabel zu ändern. In 

diesen delegierten Rechtsakten kann auch die Liste in Absatz 3 geändert werden, indem 

Anforderungen an das Datenqualitäts- und -nutzenlabel hinzugefügt, geändert oder 

gestrichen werden. 

(5) Die Kommission legt auf der Grundlage der in Absatz 3 genannten Elemente im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die visuellen Merkmale und technischen Spezifikationen des 

Datenqualitäts- und -nutzenlabels fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte 

tragen den Anforderungen des Artikels 10 der Verordnung [...] [KI-Gesetz 

2021/0106(COD)] und gegebenenfalls etwaigen angenommenen gemeinsamen 
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Spezifikationen oder harmonisierten Normen zur Unterstützung dieser Anforderungen 

Rechnung. 

Artikel 57 

EU-Datensatzkatalog  

(1) Die Kommission erstellt einen EU-Datensatzkatalog, der die nationalen Kataloge von 

Datensätzen, die von den Zugangsstellen für Gesundheitsdaten in allen Mitgliedstaaten 

erstellt wurden, und die Kataloge von Datensätzen der ▌ befugten Teilnehmer von 

HealthData@EU verbindet, und macht sie öffentlich zugänglich. 

(2) Der EU-Datensatzkatalog und die nationalen Datensatzkataloge sowie die 

Datensatzkataloge der befugten Teilnehmer von HealthData@EU werden öffentlich 

zugänglich gemacht. 

Artikel 58 

Mindestspezifikationen für Datensätze 

Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Mindestspezifikationen für 

Datensätze, deren Sekundärnutzung als elektronische Gesundheitsdaten von großer Wirkung ist, 

festlegen, wobei sie bestehende Infrastrukturen, Normen, Leitlinien und Empfehlungen der Union 

berücksichtigt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL V 

Zusätzliche Maßnahmen 

Artikel 59 

Kapazitätsaufbau 

Die Kommission fördert den Austausch von bewährten Verfahren und Fachwissen mit dem Ziel, die 

Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Stärkung der digitalen Gesundheitssysteme für die Primär- und 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Voraussetzungen der unterschiedlichen Kategorien der beteiligten Interessenträger aufzubauen. 

Als Unterstützung des Kapazitätsaufbaus legt die Kommission in enger Zusammenarbeit und 

Konsultation mit den Mitgliedstaaten Indikatoren für die Selbstbewertung bei der Primär- und 

Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten fest. 

Artikel 59a 

Schulung und Information von Angehörigen der Gesundheitsberufe 

(1) Die Mitgliedstaaten entwickeln und führen Schulungsprogramme für Angehörige der 

Gesundheitsberufe durch oder gewähren ihnen Zugang dazu, damit sie ihre Rolle bei 

der Primärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten und beim Zugang zu diesen Daten 

verstehen und wirksam wahrnehmen können, auch in Bezug auf die Artikel 4, 7 und 9. 

Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht. 

(2) Die Schulungen und Informationen sind für alle Angehörigen der Gesundheitsberufe 

zugänglich und erschwinglich, unbeschadet der Organisation der 

Gesundheitsversorgung auf nationaler Ebene.  

Artikel 59b 

Kompetenzen im Bereich der digitalen Gesundheit und Zugang zur digitalen Gesundheit 

(1) Die Mitgliedstaaten fördern und unterstützen Kompetenzen im Bereich der digitalen 

Gesundheit und einschlägige Kompetenzen und Fähigkeiten von Patienten. Die 

Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht. 

(2) Sensibilisierungskampagnen oder -programme zielen insbesondere darauf ab, Patienten 

und die breite Öffentlichkeit über die Primär- und Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten im Rahmen des Europäischen Raums für Gesundheitsdaten, 

einschließlich der sich daraus ergebenden Rechte, sowie über die Vorteile, Risiken und 

potenziellen Gewinne der Primär- und Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten für Wissenschaft und Gesellschaft zu informieren. 
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(3) Die in Absatz 2 genannten Kampagnen und Programme sind auf die Bedürfnisse 

spezifischer Gruppen zugeschnitten und werden entwickelt, überprüft und 

gegebenenfalls aktualisiert. 

(4) Die Mitgliedstaaten fördern den Zugang zur Infrastruktur, die für die wirksame 

Verwaltung der elektronischen Gesundheitsdaten natürlicher Personen sowohl bei der 

Primär- als auch bei der Sekundärnutzung erforderlich ist. 

Artikel 60 

Zusätzliche Anforderungen an die Vergabe öffentlicher Aufträge und die Finanzierung durch die 

Union  

(1) Öffentliche Auftraggeber im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Punkt 1 der Richtlinie 

2014/24/EU, einschließlich digitaler Gesundheitsbehörden und Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten, sowie die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

verweisen ▌ auf die anwendbaren technischen Spezifikationen, Normen und Profile gemäß 

den Artikeln 6, 12, 23, 50, 52 und 56 ▌ für die Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Erstellung ihrer Ausschreibungsunterlagen oder Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen sowie bei der Festlegung der Bedingungen für eine Unionsfinanzierung im 

Zusammenhang mit dieser Verordnung, einschließlich der grundlegenden Voraussetzungen 

für die Struktur- und Kohäsionsfonds. 

(2) Bei den Kriterien für den Erhalt von Finanzmitteln aus der Union werden die in den 

Kapiteln II, III und IV dargelegten Anforderungen berücksichtigt. 

Artikel 60a 

Im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, zu denen die durch die 

Artikel 7 und 8 der Charta garantierten Grundrechte gehören, gewährleisten die Mitgliedstaaten 

durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen bei der Verarbeitung 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für die Primärnutzung ein besonders hohes 

Maß an Schutz und Sicherheit. In diesem Zusammenhang darf diese Verordnung einer 

Forderung nach nationalem Recht unter Berücksichtigung des nationalen Kontextes nicht 

entgegenstehen, wonach in Fällen, in denen personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten 

von Gesundheitsdienstleistern zwecks Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen oder von der 

mit MyHealth@EU verbundenen nationalen Kontaktstelle für digitale Gesundheit verarbeitet 

werden, die Speicherung der personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten gemäß 

Artikel 5 zum Zwecke der Primärnutzung im Einklang mit dem Unionsrecht und den 

internationalen Verpflichtungen in der Union erfolgt. 
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Artikel 60aa 

Speicherung von personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten durch Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten und sichere Verarbeitungsumgebungen 

(1) Die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten, einzelne Dateninhaber und der 

Datenzugangsdienst der Union speichern und verarbeiten personenbezogene 

elektronische Gesundheitsdaten in der Europäischen Union bei der Pseudonymisierung, 

Anonymisierung und anderen Vorgängen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten gemäß den Artikeln 45 bis 49 über sichere Verarbeitungsumgebungen im Sinne 

von Artikel 50 und Artikels 52 Absatz 8 oder über HealthData@EU. Diese Anforderung 

gilt für jede Stelle, die diese Aufgaben in deren Namen wahrnimmt.  

(2) Ausnahmsweise dürfen die in Absatz 1 genannten Daten in einem Drittland, einem 

Gebiet oder einem oder mehreren spezifischen Sektoren in diesem Drittland, für die ein 

Angemessenheitsbeschluss gemäß Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt, 

gespeichert und verarbeitet werden. 

Artikel 61 

Übertragung nicht personenbezogener elektronischer Daten in Drittländer  

(1) Von Zugangsstellen für Gesundheitsdaten bereitgestellte, nicht personenbezogene 

elektronische Gesundheitsdaten, die für Gesundheitsdatennutzer in einem Drittland 

aufgrund einer Datengenehmigung gemäß Artikel 46 oder einer Datenanfrage gemäß 

Artikel 47 oder für befugte Teilnehmer in einem Drittland oder einer internationalen 

Organisation zur Verfügung gestellt werden, auf elektronischen Gesundheitsdaten einer 

natürlichen Person beruhen und unter eine der Kategorien von Artikel 33 ▌ fallen, gelten 

als hochsensibel im Sinne von Artikel 5 Absatz 13 der Verordnung (EU) 2022/868, sofern 

ihre Übertragung in Drittländer, insbesondere angesichts der begrenzten Zahl der an diesen 

Daten beteiligten natürlichen Personen, der geografischen Streuung oder der in naher 

Zukunft zu erwartenden technologischen Entwicklungen, das Risiko einer Rekonstruktion 

der Identität durch Mittel birgt, die über diejenigen hinausgehen, die nach vernünftigem 

Ermessen zum Einsatz kommen können. 

(2) Die Maßnahmen zum Schutz der in Absatz 1 genannten Datenkategorien ▌ werden in dem 

Delegierten Rechtsakt im Rahmen der Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 13 der 

Verordnung (EU) 2022/868 näher ausgeführt.  
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Artikel 62 

Internationaler Zugang von Staaten zu nicht personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten 

▌ 

(1) ▌ Die digitalen Gesundheitsbehörden, die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten, die 

befugten Teilnehmer der grenzüberschreitenden Infrastrukturen gemäß den Artikeln 12 und 

52 und die Gesundheitsdatennutzer treffen alle angemessenen technischen, rechtlichen 

und organisatorischen Maßnahmen, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen, um eine 

Übertragung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation, auch was einen 

staatlichen Zugriff in Drittländern betrifft, von in der Union gespeicherten, nicht 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten zu verhindern, wenn dies im 

Widerspruch zum Unionsrecht oder zum nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats 

stünde. 

(2) Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und jegliche Entscheidung einer 

Verwaltungsbehörde eines Drittlands, mit denen von einer digitalen Gesundheitsbehörde, 

einer Zugangsstelle für Gesundheitsdaten oder Datennutzern die Übertragung von oder die 

Zugangsgewährung zu im Rahmen dieser Verordnung in der Union gespeicherten nicht 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten verlangt wird, sind jedenfalls nur 

dann anerkannt oder vollstreckbar, wenn sie auf eine in Kraft befindliche internationale 

Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem antragstellenden Drittland 

und der Union oder eine solche Übereinkunft zwischen dem antragstellenden Drittland und 

einem Mitgliedstaat gestützt sind. 

(3) Besteht keine in Absatz 2 genannte internationale Übereinkunft und ergeht an eine digitale 

Gesundheitsbehörde, eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten oder Datennutzer ein Urteil 

eines Gerichts eines Drittlands oder eine Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines 

Drittlands, im Rahmen dieser Verordnung in der Union gespeicherte nicht 

personenbezogene Daten zu übertragen oder Zugang dazu zu gewähren, und würde die 

Befolgung eines solchen Urteils oder einer solchen Entscheidung den Adressaten in 

Widerspruch zum Unionsrecht oder zum nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats 

bringen, so erfolgt die Übertragung dieser Daten an die Drittlandsbehörde oder die 

Zugangsgewährung für diese nur dann, 

a) wenn das Rechtssystem des Drittlands vorschreibt, dass eine solche Entscheidung 

oder ein solches Urteil zu begründen ist und verhältnismäßig sein muss, und weiter 

vorsieht, dass eine solche Entscheidung oder ein solches Urteil eine hinreichende 
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Bestimmtheit aufweisen muss, indem z. B. darin eine hinreichende Bezugnahme auf 

bestimmte verdächtige Personen oder Rechtsverletzungen erfolgt, 

b) wenn der begründete Einwand des Adressaten von einem zuständigen Gericht des 

Drittlands überprüft wird und 

c) wenn das zuständige Gericht des Drittlands, das die Entscheidung oder das Urteil 

erlässt oder die Entscheidung einer Verwaltungsbehörde überprüft, nach dem Recht 

dieses Drittlandes befugt ist, die einschlägigen rechtlichen Interessen des 

Bereitstellers der durch das Unionsrecht oder das nationale Recht des betreffenden 

Mitgliedstaats geschützten Daten gebührend zu berücksichtigen. 

(4) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 oder 3 erfüllt, stellt die digitale 

Gesundheitsbehörde, eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten oder eine datenaltruistische 

Stelle aufgrund einer angemessenen Auslegung der Anfrage die zulässige Mindestmenge 

der darin verlangten Daten bereit. 

(5) Die digitalen Gesundheitsbehörden, Zugangsstellen für Gesundheitsdaten oder Datennutzer 

teilen dem Dateninhaber mit, dass ein Antrag einer Verwaltungsbehörde eines Drittlands 

auf Zugang zu seinen Daten vorliegt, bevor sie dem Antrag nachkommen, außer wenn der 

Antrag Strafverfolgungszwecken dient und solange dies zur Wahrung der Wirksamkeit der 

Strafverfolgungsmaßnahmen erforderlich ist. 

Artikel 63 

Zusätzliche Maßnahmen für die Übertragung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten 

an ein Drittland oder eine internationale Organisation 

▌ Die Übertragung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation wird im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 

gewährt. Die Mitgliedstaaten können über die Anforderungen gemäß Artikel 13 Absatz 3 und 

Artikel 52 Absatz 5 dieser Verordnung und die im Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 

festgelegten Anforderungen hinaus im Einklang mit und unter den Bedingungen von Artikel 9 

Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 weitere Bedingungen für den internationalen Zugang zu 

personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten und deren Übermittlung, auch 

Beschränkungen, beibehalten oder einführen. 

Artikel 63b 

Datenzugangsanträge und Datenanfragen aus Drittländern 
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(1) Unbeschadet der Artikel 45, 46 und 47 gelten für von den Mitgliedstaaten benannte 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten und Datenzugangsdienste der Union 

Datenzugangsanträge und Datenanfragen, die von einem in einem Drittland 

niedergelassenen Datennutzer eingereicht werden, als zulässig, wenn das betreffende 

Drittland  

a) von einem in Artikel 52 Absatz 5 genannten Durchführungsrechtsakt erfasst wird 

oder 

b) Antragstellern aus der EU in diesem Drittland Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten unter Bedingungen gewährt wird, die nicht restriktiver sind als 

in dieser Verordnung vorgesehen und daher unter die in Absatz 2 genannten 

Durchführungsrechtsakte fallen. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen festgestellt wird, 

dass ein Drittland die Kriterien des Absatzes 1 Buchstabe b erfüllt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Die Kommission macht die Liste der gemäß diesem Absatz 

erlassenen Durchführungsrechtsakte öffentlich zugänglich.  

Die Kommission überwacht die Entwicklungen in Drittländern und internationalen 

Organisationen, die sich auf die Funktionsweise der gemäß Absatz 2 erlassenen 

Durchführungsrechtsakte auswirken könnten, und sorgt für eine regelmäßige 

Überprüfung der Anwendung dieses Artikels.  

Ist die Kommission der Auffassung, dass ein Drittland die Anforderung von Absatz 1 

Buchstabe b nicht länger erfüllt, so erlässt sie einen Durchführungsrechtsakt, um das 

betreffende Drittland, dem der Zugang gewährt wird, zu streichen.  

KAPITEL VI 

Europäische Steuerung und Koordinierung 

Artikel 64 

Ausschuss für den europäischen Raum für Gesundheitsdaten (EHDS-Ausschuss) 

(1) Es wird ein Ausschuss für den europäischen Raum für Gesundheitsdaten (im Folgenden 

„EHDS-Ausschuss“) eingerichtet, der die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch 

zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission erleichtern soll. Der EHDS-Ausschuss 

setzt sich aus zwei Vertretern je Mitgliedstaat zusammen, einem Vertreter für 

Primärzwecke und einem Vertreter für Sekundärzwecke, die von jedem Mitgliedstaat 
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jeweils benannt werden. Jeder Mitgliedstaat verfügt über eine Stimme. Die Mitglieder 

des EHDS-Ausschusses verpflichten sich, im öffentlichen Interesse und unabhängig zu 

handeln. 

(1a) Ein Vertreter der Kommission und einer der in Absatz 1 genannten Vertreter der 

Mitgliedstaten führen gemeinsam den Vorsitz in den Sitzungen des EHDS-Ausschusses.  

(1b) Die in Artikel 28 genannten Marktüberwachungsbehörden, der Europäische 

Datenschutzausschuss, der Europäische Datenschutzbeauftragte, die EMA, das ECDC 

und die ENISA werden zu den Sitzungen eingeladen, wenn die Fragen nach Ansicht des 

Ausschusses relevant sind. 

(1c) Der Ausschuss kann auch andere nationale Behörden, Sachverständige und Beobachter 

sowie andere Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union, 

Forschungsinfrastrukturen und andere ähnliche Strukturen zu seinen Sitzungen 

einladen.  

(1d) Der Ausschuss kann gegebenenfalls mit anderen externen Sachverständigen 

zusammenarbeiten.  

(2) Je nach den Funktionen betreffend die Nutzung elektronischer Gesundheitsdaten kann der 

EHDS-Ausschuss in Untergruppen für bestimmte Themen arbeiten, in denen Behörden für 

digitale Gesundheit oder Zugangsstellen zu Gesundheitsdaten vertreten sind. Die 

Untergruppen unterstützen den EHDS-Ausschuss mit spezifischem Fachwissen. Die 

Untergruppen können bei Bedarf gemeinsame Sitzungen abhalten. 

(3) Der EHDS-Ausschuss gibt sich auf Vorschlag der Kommission eine Geschäftsordnung 

und einen Verhaltenskodex. In dieser Geschäftsordnung werden die Zusammensetzung, 

die Organisation, die Arbeitsweise und die Zusammenarbeit der Untergruppen sowie die 

Zusammenarbeit des EHDS-Ausschusses mit dem Beirat geregelt. Hinsichtlich der 

Abstimmungsregeln entscheidet der EHDS-Ausschuss nach Möglichkeit 

einvernehmlich. Wenn kein Einvernehmen erzielt werden kann, entscheidet der EHDS-

Ausschuss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitgliedstaaten. 

▌  

(5) Der EHDS-Ausschuss arbeitet mit anderen einschlägigen Gremien, Stellen und 

Sachverständigen zusammen, wie dem Europäischen Dateninnovationsrat gemäß 

Artikel 29 der Verordnung (EU) 2022/868, den gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) 

2023/2854 eingerichteten zuständigen Stellen, den gemäß Artikel 17 der Verordnung 
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Nr. 910/2014 eingerichteten Aufsichtsbehörden, dem Europäischen Datenschutzausschuss 

gemäß Artikel 68 der Verordnung (EU) 2016/679 und den Cybersicherheitsstellen, 

einschließlich der ENISA, und der Europäischen Cloud für offene Wissenschaft, um 

fortschrittliche Lösungen für eine den FAIR-Prinzipien entsprechende Datennutzung in 

Forschung und Innovation zu finden. 

▌  

(7) Der EHDS-Ausschuss wird von einem Sekretariat unterstützt, das von der Kommission 

gestellt wird. 

(7a) Der EHDS-Ausschuss veröffentlicht Sitzungstermine und Sitzungsprotokolle und gibt 

alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätigkeit heraus.  

(8) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten die erforderlichen 

Maßnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des EHDS-Ausschusses. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 64a 

Forum der Interessengruppen 

(1) Hiermit wird ein Forum der Interessengruppen eingerichtet, um den 

Informationsaustausch zu erleichtern und die Zusammenarbeit mit Interessengruppen 

bei der Durchführung dieser Verordnung zu fördern.  

(2) Das Forum der Interessengruppen setzt sich aus den relevanten Interessengruppen 

zusammen, einschließlich Vertretern von Patientenorganisationen, Angehörigen der 

Gesundheitsberufe, der Industrie, Verbraucherorganisationen, Wissenschaftlern und 

Hochschulen. Das Forum der Interessengruppen muss ausgewogen zusammengesetzt 

sein und die Ansichten der verschiedenen Interessengruppen vertreten. Wenn 

gewerbliche Interessen im Forum der Interessengruppen vertreten sind, muss ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Großunternehmen, KMU und Start-up-

Unternehmen bestehen. Auch die Primär- und Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten müssen ausgewogen berücksichtigt werden.  

(3) Die Mitglieder des Forums der Interessengruppen werden von der Kommission im 

Anschluss an einen öffentlichen Aufruf zur Interessenbekundung und ein transparentes 

Auswahlverfahren ernannt. Die Mitglieder des Forums der Interessengruppen geben 
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jährlich eine Erklärung über ihre Interessen ab, die bei Bedarf aktualisiert und 

öffentlich zugänglich gemacht wird.  

(4) Das Forum der Interessengruppen kann gegebenenfalls ständige oder zeitweilige 

Untergruppen einsetzen, um spezifische Fragen im Zusammenhang mit den Zielen 

dieser Verordnung zu prüfen. Das Forum der Interessengruppen gibt sich eine 

Geschäftsordnung. 

(5) Das Forum der Interessengruppen hält regelmäßige Sitzungen ab, und ein Vertreter der 

Kommission führt den Vorsitz. 

(6) Das Forum der Interessengruppen erstellt jährlich einen Bericht über seine Tätigkeit. 

Dieser Bericht wird veröffentlicht. 

Artikel 65 

Aufgaben des EHDS-Ausschusses 

(1) Der EHDS-Ausschuss hat in Bezug auf die Primärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten gemäß den Kapiteln II und III folgende Aufgaben: 

a) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Koordinierung der Praktiken der Behörden 

für digitale Gesundheit; 

b) schriftliche Beiträge betreffend Fragen der Koordinierung der Durchführung dieser 

Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte auf Ebene der Mitgliedstaaten und Austausch einschlägiger 

bewährter Verfahren, unter Berücksichtigung der regionalen und lokalen Ebene 

und insbesondere in Bezug auf: 

i) die Bestimmungen der Kapitel II und III; 

ii) die Entwicklung von Online-Diensten, die Angehörigen der Gesundheitsberufe 

und natürlichen Personen den sicheren Zugang, samt einer sicheren 

elektronischen Identifizierung, zu elektronischen Gesundheitsdaten erleichtern; 

iii) sonstige Aspekte der Primärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten. 

c) Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden für digitale Gesundheit 

durch Kapazitätsaufbau, Einrichtung der Struktur für die zweijährliche 

Tätigkeitsberichterstattung ▌und Informationsaustausch; 
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d) Austausch von Informationen zwischen den Ausschussmitgliedern über Risiken, die 

mit EHR-Systemen verbunden sind, und über schwerwiegende Vorfälle sowie deren 

Handhabung; 

e) Erleichterung des Meinungsaustauschs über die Primärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten mit dem in Artikel 64a genannten Forum der Interessengruppen 

sowie mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern im 

Gesundheitswesen. 

(2) Der EHDS-Ausschuss hat in Bezug auf die Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten gemäß Kapitel IV folgende Aufgaben: 

a) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Koordinierung der Praktiken der 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten bei der Umsetzung der Bestimmungen des 

Kapitels IV, um eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten; 

b) schriftliche Beiträge betreffend Fragen der Koordinierung der Durchführung dieser 

Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte auf Ebene der Mitgliedstaaten und Austausch einschlägiger 

bewährter Verfahren, insbesondere in Bezug auf 

i) Durchführung der Vorschriften für den Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten; 

ii) technische Spezifikationen oder bestehende Normen in Bezug auf die 

Anforderungen des Kapitels IV; 

iii) Anreizmaßnahmen zur Förderung der Datenqualität und Verbesserung der 

Interoperabilität; 

iv) Maßnahmen zu den Gebühren, die durch die Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten und die Gesundheitsdateninhaber zu erheben sind; 

va) Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten von Angehörigen 

der Gesundheitsberufe, die an der Behandlung natürlicher Personen 

beteiligt sind; 

vi) sonstige Aspekte der Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten. 

ba) Erstellung von Leitlinien in Konsultation und Zusammenarbeit mit einschlägigen 

Interessenträgern, einschließlich Patientenvertretern, Angehörigen der 

Gesundheitsberufe und Forschern, um Nutzern von Gesundheitsdaten zu helfen, 
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ihre Pflichten gemäß Artikel 41 Absatz 5 zu erfüllen, insbesondere um zu 

bestimmen, ob ihre Befunde klinisch signifikant sind; 

c) Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Zugangsstellen für 

Gesundheitsdaten durch Kapazitätsaufbau, Schaffung der Struktur für die 

zweijährliche Tätigkeitsberichterstattung ▌und Informationsaustausch; 

d) Informationsaustausch über Risiken und Vorfälle betreffend die Sekundärnutzung 

elektronischer Gesundheitsdaten und deren Handhabung; 

▌  

f) Erleichterung des Meinungsaustauschs über die Sekundärnutzung elektronischer 

Gesundheitsdaten mit dem in Artikel 64a genannten Forum der Interessengruppen 

sowie mit Gesundheitsdateninhabern, Gesundheitsdatennutzern, 

Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen. 

Artikel 66Die Lenkungsgruppen für die Infrastrukturen MyHealth@EU und HealthData@EU 

(1) ▌Zwei Lenkungsgruppen werden hiermit für die grenzüberschreitenden Infrastrukturen 

gemäß den Artikeln 12 und 52 eingerichtet; die Lenkungsgruppe MyHealth@EU und die 

Lenkungsgruppe HealthData@EU. Jede Gruppe setzt sich aus einem Vertreter pro 

Mitgliedstaat der jeweiligen nationalen Kontaktstellen zusammen. 

(1a) Die Lenkungsgruppen treffen operative Entscheidungen über die Entwicklung und den 

Betrieb der in den Artikeln 12 und 52 genannten grenzüberschreitenden 

Infrastrukturen. 

(1b) Die Lenkungsgruppen treffen ihre Entscheidungen einvernehmlich. Kann kein 

Einvernehmen erzielt werden, so erfordert die Annahme eines Beschlusses die 

Unterstützung von Mitgliedern mit Zweidrittelmehrheit, wobei jeder Mitgliedstaat über 

eine Stimme verfügt. 

(2) Die Zusammensetzung, die Organisation, die Arbeitsweise und die Zusammenarbeit der 

Lenkungsgruppen sind in der von diesen Gruppen verabschiedeten Geschäftsordnung 

festgelegt. 

(3) Andere befugte Teilnehmer können aufgefordert werden, Informationen und 

Meinungen zu relevanten Fragen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 

Infrastrukturen gemäß den Artikeln 12 und 52 auszutauschen. Wenn diese Teilnehmer 

eingeladen werden, haben sie eine Beobachterrolle. 
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(3a) Interessenträger und maßgebliche Dritte, einschließlich Patientenvertreter, Vertreter 

von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Verbraucher- und Industrievertreter, können 

zur Teilnahme an den Sitzungen der Gruppen als Beobachter eingeladen werden.  

(4) Die Gruppen wählen den Vorsitz für ihre Sitzungen. 

(5) Die Gruppen werden von einem Sekretariat unterstützt, das von der Kommission gestellt 

wird. 

Artikel 66a 

Aufgaben und Zuständigkeiten der Kommission in Bezug auf das Funktionieren des 

europäischen Raums für Gesundheitsdaten 

(1) Die in Absatz 1 genannten Dienste müssen ausreichende Qualitätsstandards in Bezug 

auf Verfügbarkeit, Sicherheit, Kapazität, Interoperabilität, Wartung, Überwachung und 

Weiterentwicklung erfüllen, um ein wirksames Funktionieren des europäischen Raums 

für Gesundheitsdaten sicherzustellen. Die Kommission stellt diese im Einklang mit den 

operativen Beschlüssen der einschlägigen Lenkungsgruppen zur Verfügung. 

(4) Die Kommission veröffentlicht alle zwei Jahre einen öffentlichen Bericht über die 

Infrastrukturen und Dienste zur Unterstützung des europäischen Raums für 

Gesundheitsdaten, die sie gemäß Absatz 1 bereitstellt. 

(4a) Zusätzlich zu ihrer Rolle gemäß den Artikeln 36, 36a und 52 Absatz 1a bei der 

Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten, die sich im Besitz der Organe, 

Einrichtungen oder sonstigen Stellen der EU befinden, und zu ihren Aufgaben gemäß 

Kapitel III, einschließlich Artikel 26a, stellt die Kommission allen einschlägigen 

verbundenen Stellen die Entwicklung, die Wartung, das Hosting und den Betrieb der 

Infrastrukturen und zentralen Dienste zur Verfügung, die für das Funktionieren des 

europäischen Raums für Gesundheitsdaten erforderlich sind: 

a) einen interoperablen, grenzüberschreitenden Identifizierungs- und 

Authentifizierungsmechanismus für natürliche Personen und Angehörige der 

Gesundheitsberufe gemäß Artikel 9 Absätze 3 und 4, 

b) die zentralen Dienste und Infrastrukturen für die digitale Gesundheit von 

MyHealth@EU gemäß Artikel 12 Absatz 1,  

c) Konformitätsprüfungen für die Anbindung berechtigter Teilnehmer an 

MyHealth@EU gemäß Artikel 12 Absatz 9, 
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d) die zusätzlichen grenzüberschreitenden digitalen Gesundheitsdienste und -

infrastrukturen im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 dieser Verordnung, 

e) ein Dienst im Rahmen von HealthData@EU, mit dem gemäß Artikel 45 Absatz 3 

Anträge auf Bereitstellung elektronischer Gesundheitsdaten von 

Gesundheitsdateninhabern in mehreren Mitgliedstaaten oder von anderen 

befugten Teilnehmern gestellt und diese automatisch an die zuständigen 

Kontaktstellen weitergeleitet werden, 

f) die zentralen Dienste und Infrastrukturen von HealthData@EU gemäß Artikel 52 

Absätze 6 und 7,  

g) eine sichere Verarbeitungsumgebung gemäß Artikel 52 Absatz 8, in der die 

Zugangsstellen für Gesundheitsdaten beschließen können, Daten gemäß Artikel 46 

Absatz 5a bereitzustellen,  

h) Konformitätsprüfungen für die Anbindung berechtigter Teilnehmer an 

HealthData@EU gemäß Artikel 52 Absatz 12, 

i) ein föderierter EU-Datensatzkatalog, der die nationalen Datensatzkataloge gemäß 

Artikel 57 miteinander verbindet, 

j) ein Sekretariat für den EHDS-Ausschuss gemäß Artikel 64 Absatz 7, 

k) ein Sekretariat für die Lenkungsgruppen gemäß Artikel 66 Absatz 5. 
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KAPITEL VII 

Befugnisübertragung und Ausschuss 

Artikel 67 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 32 

Absatz 4 und Artikel 56 Absatz 4 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 32 Absatz 4 und Artikel 56 

Absatz 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in dem jeweiligen 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 32 Absatz 4 und 

Artikel 56 Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

Artikel 68 

Ausschussverfahren 

www.parlament.gv.at



 

 949 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 68a 

Horizontale Beschwerden  

(1) Unbeschadet eines anderen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

haben natürliche und juristische Personen das Recht, einzeln oder gegebenenfalls 

gemeinsam Beschwerde bei einer Behörde für digitale Gesundheit einzulegen, wenn sich 

die Beschwerde auf die Bestimmungen des Kapitels II bezieht, oder bei einer 

Zugangsstelle für Gesundheitsdaten, wenn sich die Beschwerde auf die Bestimmungen 

des Kapitels IV bezieht, wenn ihre Rechte oder Interessen beeinträchtigt werden. 

(2) Die Behörde für digitale Gesundheit oder Zugangstelle für Gesundheitsdaten, bei der die 

Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Fortgang 

des Verfahrens und über die Entscheidung über die Beschwerde. 

(3) Die Behörde für digitale Gesundheit und die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten 

stellen leicht zugängliche Instrumente für die Einreichung von Beschwerden bereit.  

(4) Betrifft die Beschwerde die Rechte natürlicher Personen gemäß Artikel 8a bis 8f und 

Artikel 8h der vorliegenden Verordnung, wird die Beschwerde an die zuständige 

Aufsichtsbehörde gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 übermittelt. Die Behörde für 

digitale Gesundheit oder Zugangsstelle für Gesundheitsdaten stellt dieser 

Aufsichtsbehörde gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 die erforderlichen 

Informationen zur Verfügung, um die Bewertung und Untersuchung der Beschwerde zu 

ermöglichen. 
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KAPITEL VIII 

Verschiedenes 

Artikel 69 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über sonstige Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, insbesondere für Verstöße, die nicht mit Geldbußen nach 

Artikel 43 und 43a geahndet werden, und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen 

erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sein. ▌ 

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen gegebenenfalls die folgenden nicht erschöpfenden und 

indikativen Kriterien für die Verhängung von Sanktionen bei Verstößen gegen diese 

Verordnung: 

a) Art, Schwere, Umfang und Dauer des Verstoßes, 

b) Maßnahmen, die der Rechtsverletzer ergriffen hat, um den durch den Verstoß 

verursachten Schaden zu mindern oder zu beheben, 

c) etwaige frühere Verstöße des Rechtsverletzers, 

d) die finanziellen Vorteile, die der Rechtsverletzer durch den Verstoß erzielt, oder die 

Verluste, die er durch ihn vermieden hat, sofern diese Vorteile oder Verluste zuverlässig 

festgestellt werden können, 

e) etwaige andere erschwerende oder mildernde Umstände im jeweiligen Fall, 

f) den Jahresumsatz des Rechtsverletzers im vorangegangenen Geschäftsjahr in der 

Union. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen bis zum 

Geltungsbeginn dieser Verordnung mit und melden ihr unverzüglich alle diesbezüglichen 

Änderungen.  

Artikel 69a 

Recht auf Schadensersatz 

Jede Person, der infolge eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder 

immaterieller Schaden entstanden ist, hat das Recht, nach Maßgabe des nationalen Rechts und 

des EU-Rechts Schadenersatz zu erhalten. 
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Artikel 69b 

Vertretung einer natürlichen Person 

Ist eine natürliche Person der Ansicht, dass die ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte 

verletzt wurden, so hat sie das Recht, eine gemeinnützige Einrichtung, Organisation oder 

Vereinigung, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet wurde, satzungsgemäße, im 

öffentlichen Interesse liegende Ziele verfolgt und auf dem Gebiet des Schutzes 

personenbezogener Daten tätig ist, zu beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde 

einzureichen oder die in Artikel 68a genannten Rechte wahrzunehmen.  

Artikel 70  

Bewertung, Überprüfung und Fortschrittsbericht 

(1) Acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung nimmt die Kommission eine 

Gesamtbewertung dieser Verordnung vor ▌und legt dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der 

Regionen einen Bericht über ihre wichtigsten Erkenntnisse vor, dem gegebenenfalls ein 

Vorschlag für eine Änderung dieser Verordnung beigefügt ist. Die Bewertung umfasst 

Folgendes:  

a) die Möglichkeiten, die Interoperabilität zwischen Systemen für elektronische 

Patientenakten und anderen als den von den Mitgliedstaaten eingerichteten 

Diensten für den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten weiter auszubauen, 

b) die Notwendigkeit, die Datenkategorien gemäß Artikel 33 und die Zwecke der 

Verwendung gemäß Artikel 34 zu aktualisieren, 

c) die Umsetzung und Nutzung der in Artikel 48a genannten 

Widerspruchsmechanismen für die Sekundärnutzung durch natürliche Personen, 

insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, die 

wissenschaftliche Forschung und die Grundrechte, 

d) die Durchführung und Anwendung strengerer Maßnahmen gemäß Artikel 33 

Absatz 8b, 

e) die Nutzung und Umsetzung des in Artikel 3 Absatz 9 genannten Rechts, 

f) eine Bewertung des Zertifizierungsrahmens für Systeme für elektronische 

Patientenakten in Kapitel III und die Notwendigkeit, weitere Instrumente für die 

Konformitätsbewertung einzuführen und einen Bericht über die wichtigsten 

Ergebnisse vorzulegen, 
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g) eine Bewertung des Funktionierens des Binnenmarkts für die Systeme für 

elektronische Patientenakten, 

h) eine Bewertung der Kosten und des Nutzens der Umsetzung der Bestimmungen 

über die Sekundärnutzung gemäß Kapitel IV, 

i) sowie die Erhebung der in Artikel 42 genannten Gebühren; 

(2) Zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung nimmt die Kommission eine 

Gesamtbewertung dieser Verordnung vor und legt dem Europäischen Parlament, dem Rat, 

dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 

einen Bericht über ihre wichtigsten Erkenntnisse vor, dem gegebenenfalls ein Vorschlag 

für eine Änderung dieser Verordnung oder andere geeignete Maßnahmen beigefügt sind. 

Diese Bewertung umfasst eine Überprüfung der Effizienz und Funktionsweise der 

Systeme für den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten zwecks 

Weiterverarbeitung, die auf der Grundlage des in Artikel 1 Absatz 6a genannten 

Unionsrechts oder nationalen Rechts durchgeführt wird, im Hinblick auf ihre 

Auswirkungen auf die Durchführung dieser Verordnung. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle zur Ausarbeitung des genannten 

Berichts erforderlichen Informationen, und die Kommission trägt diesen Informationen in 

dem Bericht gebührend Rechnung. 

(4) Die Kommission legt dem Rat jedes Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung und bis 

zu ihrer vollständigen Anwendung einen Fortschrittsbericht über den Stand der 

Vorbereitungen für die vollständige Durchführung dieser Verordnung vor. Der Bericht 

enthält Angaben über den Grad der Fortschritte und die Einsatzbereitschaft der 

Mitgliedstaaten, einschließlich einer Bewertung, ob die in Artikel 72 dieser Verordnung 

festgelegten Fristen erreicht werden können, und der Bericht kann auch Empfehlungen 

an die Mitgliedstaaten enthalten, wie der Stand der Vorbereitung auf die Anwendung 

dieser Verordnung verbessert werden kann.  

Artikel 71 

Änderung der Richtlinie 2011/24/EG 

Artikel 14 der Richtlinie 2011/24/EU wird mit Wirkung von sechs Jahren nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung gestrichen. 
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KAPITEL IX 

Späterer Geltungsbeginn sowie Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 72 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung gilt zwei Jahre nach ▌Inkrafttreten, sofern in Absatz 2 nichts anderes bestimmt 

ist. 

Die Artikel 2a, 5, 6, 8a, 8aa, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8h, -9a, -9b, 12 Absatz 3, 5, 6, 13a, 13b, 13a, 13b, 

14, ▌31, 31a und 32 in den Kapiteln II und III gelten wie folgt: 

a) vier Jahre nach Inkrafttreten für die in Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a, b und c genannten 

Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten und für Systeme für 

elektronische Patientenakten, die vom Hersteller zur Verarbeitung solcher Datenkategorien 

▌bestimmt sind; 

b) sechs Jahre nach Inkrafttreten für die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben d, e und f 

genannten Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten sowie für 

Systeme für elektronische Patientenakten, die vom Hersteller zur Verarbeitung solcher 

Datenkategorien bestimmt sind; 

c) ein Jahr nach dem in einem delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 5 Absatz 2 festgelegten 

Datum für Änderungen der Hauptmerkmale personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten in Anhang 1, sofern dieses Datum des Geltungsbeginns nach dem 

Datum des Geltungsbeginns gemäß den Buchstaben a und b für die betreffenden 

Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten liegt. 

Die in Artikel 2a Absatz 3, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 12 Absatz 4 und Artikel 23 Absatz 1 

genannten Durchführungsrechtsakte werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 

erlassen und gelten gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes.  

Kapitel III gilt für Systeme für elektronische Patientenakten, die gemäß Artikel 13 Absatz 2 in der 

EU in Betrieb genommen werden, ab sechs Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens. 

Kapitel IV gilt vier Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens, mit Ausnahme von Artikel 33 

Absatz 1 Buchstaben b, e, ea, j und l, der sechs Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens gilt, 

und Artikel 52 Absatz 5, der zehn Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens gilt.  
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Die in Artikel 48a Absatz 5, Artikel 50 Absatz 4, Artikel 52 Absatz 13, Artikel 53 Absatz 3, 

Artikel 55 und Artikel 56 Absatz 5 genannten Durchführungsrechtsakte werden innerhalb von 

zwei Jahren nach Inkrafttreten erlassen und gelten vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Anhang I 

Hauptmerkmale der prioritären Kategorien personenbezogener elektronischer 

Gesundheitsdaten für die Primärnutzung 

Kategorie 

elektronischer 

Gesundheitsdaten 

Wesentliche Merkmale der in die Kategorie fallenden 

elektronischen Gesundheitsdaten 

1. Patientenkurzakte Elektronische Gesundheitsdaten, die wichtige klinische Fakten in 

Bezug auf eine bestimmte Person enthalten und für eine sichere 

und effiziente Gesundheitsversorgung dieser Person unerlässlich 

sind. Eine Patientenkurzakte enthält folgende Informationen:  

1. Angaben zur Person  

2. Kontaktdaten  

3. Angaben zur Versicherung  

4. Allergien  

5. Medizinische Warnungen  

6. Informationen über Impfungen/Prophylaxen, 

gegebenenfalls in Form eines Impfausweises  

7. Aktuelle, gelöste, geschlossene oder inaktive Probleme, 

auch in einer internationalen Kodierung zur 

Klassifizierung   

8. Informationen in Textform zur medizinischen 

Vorgeschichte  

9. Medizinprodukte und Implantate  

10. Medizinische oder Pflegeverfahren  

11. Funktionszustand  

12. Derzeitige und relevante frühere Medikation  

13. Gesundheitsrelevante Beobachtungen zum sozialen 

Hintergrund  
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14. Anamnese bezüglich Schwangerschaften  

15. Vom Patienten bereitgestellte Daten  

16. Vom Patienten bereitgestellte Daten Beobachteter 

Gesundheitszustand  

17. Behandlungsplan  

18. Angaben zu seltenen Krankheiten, z. B. Einzelheiten über 

die Auswirkungen oder Merkmale der Krankheit 

2.  Elektronische 

Verschreibung 

Elektronische Gesundheitsdaten, die eine Verschreibung für ein 

Arzneimittel im Sinne von Artikel 3 Buchstabe k der Richtlinie 

2011/24/EU darstellen. 

3.  Elektronische 

Abgabe 

Informationen über die Abgabe eines Arzneimittels an eine 

natürliche Person durch eine Apotheke auf der Grundlage einer 

elektronischen Verschreibung. 

4.  Medizinisches 

Bild und 

Bildbefund 

Elektronische Gesundheitsdaten, die mit der Verwendung von 

Technologien zusammenhängen oder mithilfe von Technologien 

generiert wurden und dazu dienen, den menschlichen Körper zu 

betrachten, um Krankheiten vorzubeugen, zu diagnostizieren, zu 

überwachen oder zu behandeln. 

5.  Laborergebnis Elektronische Gesundheitsdaten, die Ergebnisse von 

Untersuchungen darstellen, die insbesondere in-vitro-

diagnostisch durchgeführt wurden, unter anderem in den 

Bereichen klinische Biochemie, Hämatologie, 

Transfusionsmedizin, Mikrobiologie, Immunologie u. a., 

gegebenenfalls einschließlich Berichten, die die Auswertung der 

Ergebnisse unterstützen. 

6.  Entlassungs-

bericht 

Elektronische Gesundheitsdaten, die sich auf einen 

Gesundheitsversorgungsfall oder eine Behandlungsphase 

beziehen und wesentliche Informationen über Aufnahme, 

Behandlung und Entlassung einer natürlichen Person enthalten. 
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Anhang II 

Grundlegende Anforderungen an die harmonisierten Komponenten der Systeme für 

elektronische Patientenakten und an Produkte, für die Interoperabilität mit Systemen für 

elektronische Patientenakten geltend gemacht wird 

Die in diesem Anhang festgelegten grundlegenden Anforderungen gelten sinngemäß auch für 

Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, KI-Systeme und Wellness-Anwendungen, für die 

Interoperabilität mit Systemen für elektronische Patientenakten geltend gemacht wird. 

1. Allgemeine Anforderungen 

1.1. Die harmonisierten Komponenten eines Systems für elektronische Patientenakten 

(EHR-System) müssen die von seinem Hersteller vorgesehene Leistung erbringen 

und so konzipiert und hergestellt sein, dass sie unter üblichen Einsatzbedingungen 

für den vorgesehenen Zweck geeignet sind und ihre Verwendung die 

Patientensicherheit nicht gefährdet. 

1.2. Die harmonisierten Komponenten des Systems für elektronische Patientenakten 

müssen so konzipiert und ausgestaltet sein, dass das System unter Berücksichtigung 

der vom Hersteller bereitgestellten Anweisungen und Informationen geliefert und 

installiert werden kann, ohne dass seine Merkmale und seine Leistung während der 

vorgesehenen Nutzung beeinträchtigt werden. 

1.3. Ein System für elektronische Patientenakten muss so konzipiert und ausgestaltet sein, 

dass mit seinen Interoperabilitäts-, Sicherheits- und Schutzfunktionen die Rechte 

natürlicher Personen im Einklang mit dem beabsichtigten Zweck des Systems für 

elektronische Patientenakten, wie in Kapitel II dieser Verordnung dargelegt, gewahrt 

werden. 

1.4. Die harmonisierten Komponenten eines Systems für elektronische Patientenakten, 

das dazu bestimmt ist, zusammen mit anderen Produkten, einschließlich 

Medizinprodukten, betrieben zu werden, muss so konzipiert und hergestellt sein, dass 

Interoperabilität und Kompatibilität zuverlässig und sicher sind und 

personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten zwischen dem Produkt und dem 

System für elektronische Patientenakten in Bezug auf diese beiden Komponenten 

ausgetauscht werden können. 

2. Anforderungen an die Interoperabilität  
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2.1. Wenn ein System für elektronische Patientenakten für die Speicherung oder 

Zwischenspeicherung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten 

ausgelegt ist, muss es über die europäische Interoperabilitätskomponente für 

Systeme für elektronische Patientenakten eine Schnittstelle bieten, die den Zugang 

zu den von ihm im europäischen Austauschformat für Patientenakten 

verarbeiteten personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten ermöglicht. 

2.1a. Wenn ein System für elektronische Patientenakten für die Speicherung oder 

Zwischenspeicherung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten 

ausgelegt ist, muss es in der Lage sein, personenbezogene elektronische 

Gesundheitsdaten im europäischen Austauschformat für Patientenakten über die 

europäische Interoperabilitätskomponente für Systeme für elektronische 

Patientenakten zu empfangen. 

2.1b. Wenn ein System für elektronische Patientenakten so ausgelegt ist, dass es Zugang 

zu personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten gewährt, muss es in der 

Lage sein, personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten im europäischen 

Austauschformat für Patientenakten über die europäische 

Interoperabilitätskomponente für Systeme für elektronische Patientenakten zu 

empfangen. 

2.3. Ein System für elektronische Patientenakten, das eine Funktion für die Eingabe 

strukturierter personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten enthält, muss die 

Eingabe von Daten mit ausreichender Granularität ermöglichen, damit die 

eingegebenen personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten im 

europäischen Austauschformat für Patientenakten bereitgestellt werden können. 

2.4. Die harmonisierten Komponenten eines Systems für elektronische Patientenakten 

dürfen keine Funktionen enthalten, die den autorisierten Zugang, die gemeinsame 

Nutzung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten oder die Verwendung 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für zulässige Zwecke verbieten, 

einschränken oder unangemessen erschweren. 

2.5. Die harmonisierten Komponenten eines Systems für elektronische Patientenakten 

dürfen keine Funktionen enthalten, die das autorisierte Exportieren 

personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten zwecks Ersetzung des Systems 
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für elektronische Patientenakten durch ein anderes Produkt verbieten, einschränken 

oder unangemessen erschweren. 

3. Sicherheitsanforderungen und Anforderungen an die Protokollierung  

▌ 3.2. Ein System für elektronische Patientenakten, das für die Nutzung durch 

Angehörige der Gesundheitsberufe konzipiert ist, muss zuverlässige Mechanismen 

zur Identifizierung und Authentifizierung der Angehörigen der Gesundheitsberufe 

bieten ▌. 

▌ 3.4. Die harmonisierten Komponenten eines Systems für elektronische 

Patientenakten, die so konzipiert sind, dass sie Anbietern von 

Gesundheitsleistungen oder anderen Personen den Zugriff auf personenbezogene 

elektronische Gesundheitsdaten ermöglichen, müssen über ausreichende 

Protokollierungsmechanismen verfügen, die zumindest die folgenden Informationen 

über jedes Zugriffsereignis oder jede Gruppe von Ereignissen aufzeichnen: 

a) Identifizierung des Gesundheitsdienstleisters oder anderer Personen, die auf 

personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten zugegriffen haben; 

b) Identifizierung der spezifischen Person bzw. Personen, die auf 

personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten zugegriffen hat bzw. 

haben; 

c) Kategorien der Daten, auf die zugegriffen wurde; 

d) Uhrzeit und Datum des Zugriffs; 

e) Herkunft der Daten. 

▌  

3.6. Die harmonisierten Komponenten eines Systems für elektronische Patientenakten 

müssen Instrumente oder Mechanismen zur Überprüfung und Analyse der 

Protokolldaten enthalten, oder sie müssen den Anschluss und die Verwendung 

externer Software für diese Zwecke unterstützen. 

▌  

3.8. Die harmonisierten Komponenten eines Systems für elektronische Patientenakten, 

die personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten speichern, müssen 
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unterschiedliche Aufbewahrungsfristen und Zugriffsrechte unterstützen, die der 

Herkunft und den Kategorien der elektronischen Gesundheitsdaten Rechnung tragen. 

▌  
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Anhang III 

Technische Dokumentation 

Die in Artikel 24 genannte technische Dokumentation muss mindestens die folgenden 

Informationen enthalten, soweit sie für die harmonisierten Komponenten von Systemen für 

elektronische Patientenakten in dem betreffenden System für elektronische Patientenakten 

von Belang sind: 

1. ausführliche Beschreibung des Systems für elektronische Patientenakten 

einschließlich 

a) Verwendungszweck, Datum und Version des Systems für elektronische 

Patientenakten; 

b) Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten, für deren 

Verarbeitung das System für elektronische Patientenakten ausgelegt ist; 

c) Interaktion oder Verwendung des Systems für elektronische Patientenakten mit 

Hardware oder Software, die nicht Teil des Systems für elektronische 

Patientenakten selbst sind; 

d) Versionen der betreffenden Software oder Firmware und etwaige 

Anforderungen in Bezug auf die Aktualisierung der Versionen; 

e) Beschreibung aller Formen, in denen das System für elektronische 

Patientenakten in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wird; 

f) Beschreibung der Hardware, auf der das System für elektronische 

Patientenakten betrieben werden soll; 

g) Beschreibung der Systemarchitektur, aus der hervorgeht, wie die 

Softwarekomponenten aufeinander aufbauen oder ineinandergreifen und in den 

Gesamtprozess integriert sind, gegebenenfalls einschließlich beschrifteter 

bildlicher Darstellungen (z. B. Schaubilder und Zeichnungen) mit eindeutiger 

Benennung der wichtigsten Teile/Komponenten und ausreichenden 

Erläuterungen zum Verständnis der Zeichnungen und Schaubilder; 

h) der technischen Spezifikationen, wie etwa Funktionen, Abmessungen und 

Leistungsmerkmale des Systems für elektronische Patientenakten sowie 

etwaige Varianten/Konfigurationen und Zubehörteile, die üblicherweise in der 
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dem Anwender – beispielsweise in Form von Broschüren, Katalogen und 

ähnlichen Publikationen – verfügbar gemachten Produktspezifikation 

erscheinen, einschließlich einer ausführlichen Beschreibung der 

Datenstrukturen und Einzelheiten zur Speicherung und zur Datenein- und -

ausgabe; 

i) Beschreibung aller an dem System während seines Lebenszyklus 

vorgenommenen Änderungen; 

j) Gebrauchsanweisungen für die Nutzer und gegebenenfalls 

Installationsanweisungen; 

2. ausführliche Beschreibung eines etwaigen bestehenden Systems zur Bewertung der 

Leistung des Systems für elektronische Patientenakten; 

3. Verweise auf etwaige gemeinsame Spezifikationen, die im Einklang mit Artikel 23 

angewandt werden und deren Einhaltung beansprucht wird; 

4. die Ergebnisse und kritischen Analysen aller Überprüfungs- und Validierungstests, 

die durchgeführt wurden, um die Konformität des Systems für elektronische 

Patientenakten mit den in Kapitel III dieser Verordnung festgelegten Anforderungen, 

insbesondere mit den geltenden grundlegenden Anforderungen, nachzuweisen. 

5. eine Kopie des in Artikel 25 genannten Informationsblatts; 

6. eine Kopie der EU-Konformitätserklärung. 
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Anhang IV 

EU-Konformitätserklärung 

Die EU-Konformitätserklärung für die harmonisierten Komponenten von Systemen für 

elektronische Patientenakten enthält alle folgenden Angaben: 

1. Bezeichnung des Systems für elektronische Patientenakten, die Version und jede 

weitere eindeutige Angabe zur Identifizierung des Systems für elektronische 

Patientenakten; 

2. Name und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten; 

3. eine Erklärung darüber, dass der Hersteller die alleinige Verantwortung für die 

Ausstellung der EU-Konformitätserklärung trägt; 

4. eine Versicherung, dass das betreffende System für elektronische Patientenakten den 

Bestimmungen in Kapitel III der vorliegenden Verordnung sowie gegebenenfalls 

weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften der EU, in denen die Ausstellung einer 

EU-Konformitätserklärung vorgesehen ist, entspricht, ergänzt durch das Ergebnis 

der in Artikel 26a genannten Prüfumgebung. 

5. Verweise auf einschlägige harmonisierte Normen, die angewandt werden und deren 

Einhaltung beansprucht wird; 

6. Verweise auf gemeinsame Spezifikationen, die angewandt werden und deren 

Einhaltung beansprucht wird; 

7. Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung, Unterschrift sowie Name und 

Funktion des Unterzeichners und gegebenenfalls Angabe der Person, in deren Namen 

die Erklärung unterzeichnet wurde; 

8. gegebenenfalls zusätzliche Informationen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0336
Maßnahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht 
vertretenen Unionsbürgern in Drittländern
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/637 über 
Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen zur Erleichterung des konsularischen 
Schutzes von nicht vertretenen Unionsbürgern in Drittländern und der Richtlinie 
(EU) 2019/997 zur Festlegung eines EU-Rückkehrausweises (COM(2023)0930 – C9-
0015/2024 – 2023/0441(CNS))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2023)0930),

– gestützt auf Artikel 23 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C9-0015/2024),

– gestützt auf Artikel 82 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
und des Rechtsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0178/2024),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Abänderung  1 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Der Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2015/637 sollte auch über 
die Unionsbürger hinaus auf alle anderen 
Personen ausgeweitet werden, die 
Anspruch auf konsularischen Schutz eines 
Mitgliedstaats haben, damit diese 
Personen diesen Schutz aus einem 
anderen Mitgliedstaat unter denselben 
Bedingungen erhalten können wie nicht 
vertretene Bürger. Zu dieser 
Personengruppe können anerkannte 
Flüchtlinge, Staatenlose und andere 
Personen gehören, die nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Landes 
besitzen, Personen, die sich rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat aufhalten und 
Inhaber eines von diesem Mitgliedstaat 
ausgestellten Reisedokuments sind, sowie 
Personen, die vorübergehenden Schutz 
genießen. 

 

Abänderung  2 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Häufigkeit und Ausmaß der Krisen, 
die zu Ersuchen um konsularischen Schutz 
führen, nehmen zu. Die COVID-19-
Pandemie, die Krise in Afghanistan, der 
russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, 
der Konflikt in Sudan, die Rückholungen 
aus Israel und Gaza sowie weitere ähnliche 
Krisen haben Gelegenheit geboten, 
Unzulänglichkeiten zu erkennen und 
darüber nachzudenken, wie die Ausübung 
des Rechts auf konsularischen Schutz 
weiter erleichtert werden kann. Auf der 

(2) Häufigkeit und Ausmaß der Krisen, 
die zu Ersuchen um konsularischen Schutz 
führen, nehmen zu. Die COVID-19-
Pandemie, die Krise in Afghanistan 2021, 
der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine, der Konflikt in Sudan, die 
Rückholungen aus Israel und Gaza, die 
immer zahlreicheren humanitären Krisen, 
Naturkatastrophen und 
menschengemachten Katastrophen sowie 
weitere ähnliche Krisen haben Gelegenheit 
geboten, Unzulänglichkeiten zu erkennen 
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Grundlage dieser Erfahrungen und zur 
Vereinfachung der Verfahren für Bürger 
und Konsularbehörden sollten die 
Vorschriften und Verfahren der Richtlinie 
(EU) 2015/637 präzisiert und gestrafft 
werden, um die Wirksamkeit des 
konsularischen Schutzes für nicht 
vertretene Unionsbürger insbesondere in 
Krisensituationen zu verbessern. Die in 
den Mitgliedstaaten und der Union 
verfügbaren Ressourcen sollten sowohl 
vor Ort in Drittländern als auch auf Ebene 
der Hauptstädte bestmöglich genutzt 
werden. 

und darüber nachzudenken, wie die 
Ausübung des Rechts auf konsularischen 
Schutz weiter erleichtert werden kann. Die 
Fähigkeit der Union, auf diese immer 
zahlreicheren Krisen zu reagieren, sollte 
gestärkt werden, um etwaige Mängel zu 
beheben und die Fähigkeit der Union zur 
Vorsorge, Informationsbeschaffung und 
Entscheidungsfindung vor und während 
Krisen zu stärken. Auf der Grundlage 
dieser Erfahrungen und zur Vereinfachung 
der Verfahren für Bürger und 
Konsularbehörden sollten die Vorschriften 
und Verfahren der Richtlinie 
(EU) 2015/637 präzisiert und gestrafft 
werden, um die Wirksamkeit des 
konsularischen Schutzes für nicht 
vertretene Unionsbürger insbesondere in 
Krisensituationen zu verbessern. Die in 
den Mitgliedstaaten und der Union 
verfügbaren Ressourcen sollten sowohl 
vor Ort in Drittländern als auch auf Ebene 
der Hauptstädte bestmöglich genutzt 
werden. 

 

Abänderung  3 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Zur Erhöhung der Rechtssicherheit 
für Konsularbehörden und Bürger sollten 
detailliertere Kriterien festgelegt werden, 
anhand deren leichter beurteilt werden 
kann, ob ein Unionsbürger als nicht 
vertreten anzusehen ist und somit von 
dem Mitgliedstaat, an dessen 
Konsularbehörden er sich gewandt hat, 
konsularischen Schutz erhalten kann. 
Diese Kriterien sollten ausreichend flexibel 
sein und vor dem Hintergrund der 
örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. der 
Reiseeinschränkungen oder der 
Sicherheitslage in dem betreffenden 
Drittland, angewandt werden. In diesem 
Zusammenhang sollten Erreichbarkeit und 

(4) Zur Erhöhung der Rechtssicherheit 
für Konsularbehörden und Bürger sollten 
detailliertere Kriterien festgelegt werden, 
anhand deren leichter beurteilt werden 
kann, ob ein Unionsbürger als nicht 
vertreten anzusehen ist und somit von 
dem Mitgliedstaat, an dessen 
Konsularbehörden er sich gewandt hat, 
konsularischen Schutz erhalten kann. 
Diese Kriterien sollten ausreichend 
pragmatisch und flexibel sein und vor dem 
Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten, 
wie z. B. der Reiseeinschränkungen oder 
der Sicherheitslage in dem betreffenden 
Drittland, angewandt werden. In diesem 
Zusammenhang sollten Erreichbarkeit, 
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Nähe wichtige Aspekte bleiben. Nähe und Sicherheit wichtige Aspekte 
bleiben. 

 

Abänderung  4 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Als erstes Kriterium sollten die 
Konsularbehörden berücksichtigen, wie 
schwierig es für einen Bürger ist, innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums die 
Botschaft oder das Konsulat des 
Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit 
er besitzt, sicher zu erreichen oder von 
dieser bzw. diesem erreicht zu werden, 
wobei Art und Dringlichkeit der erbetenen 
Hilfe und insbesondere die dem Bürger zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel in 
Betracht zu ziehen sind. Beispielsweise 
sollte ein Bürger, der aufgrund des 
Verlusts von Reisedokumenten einen EU-
Rückkehrausweis benötigt, grundsätzlich 
als nicht vertreten gelten, wenn das 
Erreichen der Botschaft oder des 
Konsulats des Mitgliedstaats, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, eine 
Übernachtung oder Flugreise erfordern 
würde, da von ihm nicht erwartet werden 
kann, unter solchen Umständen zu reisen. 

(5) Als erstes Kriterium sollten die 
Konsularbehörden berücksichtigen, wie 
schwierig es für einen Bürger ist, innerhalb 
48 Stunden die Botschaft oder das 
Konsulat des Mitgliedstaats, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, sicher zu 
erreichen oder von dieser bzw. diesem 
erreicht zu werden, wobei Art und 
Dringlichkeit der erbetenen Hilfe und 
insbesondere die dem Bürger zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel in 
Betracht zu ziehen sind. Auch wenn der 
angemessene Zeitraum von den 
Besonderheiten jedes Hilfeersuchens 
abhängt, sollte die Frist, innerhalb deren 
die Bürger die Botschaft oder das 
Konsulat ihres Mitgliedstaats sicher 
erreichen oder von dieser bzw. diesem 
erreicht werden können, in keinem Fall 
48 Stunden überschreiten. Beispielsweise 
sollte ein Bürger, der aufgrund des 
Verlusts von Reisedokumenten einen EU-
Rückkehrausweis benötigt, grundsätzlich 
als nicht vertreten gelten, wenn das 
Erreichen der Botschaft oder des 
Konsulats des Mitgliedstaats, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, eine 
Übernachtung oder Flugreise erfordern 
würde, da von ihm nicht erwartet werden 
kann, unter solchen Umständen zu reisen. 

 

Abänderung  5 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Der Begriff der fehlenden 
Vertretung sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Wirksamkeit des 
Rechts auf konsularischen Schutz 
ausgelegt werden. Wenn der 
konsularische Schutz durch eine 
Verweisung des Bürgers an die Botschaft 
oder das Konsulat des Mitgliedstaats, 
dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
wahrscheinlich beeinträchtigt würde, 
insbesondere wenn die Dringlichkeit der 
Angelegenheit ein sofortiges Handeln der 
ersuchten Botschaft oder des ersuchten 
Konsulats erfordert, sollte der Bürger 
ebenfalls als nicht vertreten betrachtet 
werden. Dies ist besonders in 
Krisensituationen von Bedeutung, in 
denen eine nicht rechtzeitige Leistung von 
Hilfe besonders negative Auswirkungen 
auf den Bürger haben könnte. 

(7) Der Begriff der fehlenden 
Vertretung sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Wirksamkeit des 
Rechts auf konsularischen Schutz 
ausgelegt werden. Wenn der 
konsularische Schutz durch eine 
Verweisung des Bürgers an die Botschaft 
oder das Konsulat des Mitgliedstaats, 
dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
wahrscheinlich beeinträchtigt würde, 
insbesondere wenn die Dringlichkeit der 
Angelegenheit ein sofortiges Handeln der 
ersuchten Botschaft oder des ersuchten 
Konsulats erfordert, sollte der Bürger 
ebenfalls als nicht vertreten betrachtet 
werden. Dies ist besonders in 
Krisensituationen von Bedeutung, in 
denen eine nicht rechtzeitige Leistung von 
Hilfe besonders negative Auswirkungen 
auf den Bürger haben könnte. Darüber 
hinaus sollte ein erheblicher 
Personalabbau in der Botschaft oder im 
Konsulat, der die Effektivität und Effizienz 
ihrer Tätigkeit erheblich beeinträchtigen 
kann, berücksichtigt werden, da er die 
Probleme der Bürger, die konsularischen 
Beistand suchen, noch verschärfen 
könnte. 

 

Abänderung  6 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Anträge sollten nicht weitergeleitet 
werden, wenn dadurch der konsularische 
Schutz beeinträchtigt würde, insbesondere 
wenn die Dringlichkeit der Angelegenheit 
ein sofortiges Handeln der Botschaft oder 
des Konsulats des Mitgliedstaats, an den 
sich der Bürger gewandt hat, erfordert. 
Dies könnte beispielsweise bei schweren 
medizinischen Notfällen oder 

(11) Anträge sollten nicht weitergeleitet 
werden, wenn dadurch der konsularische 
Schutz beeinträchtigt würde, insbesondere 
wenn die Dringlichkeit der Angelegenheit 
ein sofortiges Handeln der Botschaft oder 
des Konsulats des Mitgliedstaats, an den 
sich der Bürger gewandt hat, erfordert. 
Dies könnte beispielsweise bei schweren 
medizinischen Notfällen oder 
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offensichtlich willkürlichen Verhaftungen 
der Fall sein. Außerdem sollten nicht 
vertretene Bürger über solche 
Weiterleitungen auf dem Laufenden 
gehalten werden. 

offensichtlich willkürlichen oder politisch 
motivierten Verhaftungen der Fall sein. 
Außerdem sollten nicht vertretene Bürger 
über solche Weiterleitungen auf dem 
Laufenden gehalten werden. 

 

Abänderung  7 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Bei der Gewährung konsularischen 
Schutzes für nicht vertretene Bürger 
sollten die Mitgliedstaaten den 
besonderen Bedürfnissen 
schutzbedürftiger Gruppen – wie 
unbegleitete Minderjährige, Schwangere, 
Personen mit eingeschränkter Mobilität, 
Menschen mit Behinderungen oder 
diskriminierungsgefährdete Personen, wie 
sie in Artikel 21 der Charta genannt sind – 
Rechnung tragen. 

(13) Bei der Gewährung konsularischen 
Schutzes für nicht vertretene Bürger 
sollten die Mitgliedstaaten einem 
intersektionalen Ansatz mit Blick auf die 
besonderen Bedürfnissen 
schutzbedürftiger Gruppen – wie 
unbegleitete Minderjährige, Opfer von 
Zwangsehen oder ehelicher 
Gefangenschaft, die rechtliche und 
psychologische Unterstützung erhalten 
sollten, Schwangere, Personen mit 
eingeschränkter Mobilität, ältere 
Menschen, Menschen mit Behinderungen 
oder diskriminierungsgefährdete 
Personen, wie sie in Artikel 21 der Charta 
genannt sind – Rechnung tragen. 

 

Abänderung  8 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Um für mögliche konsularische 
Krisen, die die Unterstützung nicht 
vertretener Bürger erfordern, 
vorzusorgen, sollte die konsularische 
Zusammenarbeit vor Ort zwischen den 
Mitgliedstaaten und den Delegationen der 
Union in Drittländern den Austausch über 
für diese Bürger relevante 
Angelegenheiten, einschließlich ihrer 
Sicherheit, die Erstellung gemeinsamer 
konsularischer Notfallpläne und die 

(19) Um für mögliche konsularische 
Krisen vorzusorgen, die die Unterstützung 
nicht vertretener Bürger erfordern, unter 
anderem Naturkatastrophen, politische 
Unruhen oder Terroranschläge, sollte die 
konsularische Zusammenarbeit vor Ort 
zwischen den Mitgliedstaaten und den 
Delegationen der Union in Drittländern 
den Austausch über für diese Bürger 
relevante Angelegenheiten, einschließlich 
ihrer Sicherheit, die Erstellung 
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Organisation konsularischer Übungen 
umfassen. In diesem Zusammenhang kann 
es von besonderer Bedeutung sein, dass 
die Konsularbehörden nicht vertretener 
Mitgliedstaaten bei der Koordinierung der 
konsularischen Krisenvorsorge und -
reaktion in diese konsularische 
Zusammenarbeit vor Ort einbezogen 
werden. 

gemeinsamer konsularischer Notfallpläne, 
Mechanismen für eine rasche Reaktion 
und die Organisation konsularischer 
Übungen umfassen. In diesem 
Zusammenhang kann es von besonderer 
Bedeutung sein, dass die 
Konsularbehörden nicht vertretener 
Mitgliedstaaten bei der Koordinierung der 
konsularischen Krisenvorsorge und -
reaktion in diese konsularische 
Zusammenarbeit vor Ort einbezogen 
werden. 

 

Abänderung  9 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Zur wirksamen Koordinierung der 
konsularischen Hilfe sollten gemeinsame 
konsularische Notfallpläne gegebenenfalls 
auch die Aufgaben und Zuständigkeiten 
der federführenden Staaten 
berücksichtigen, d. h. der in einem 
bestimmten Drittland vertretenen 
Mitgliedstaaten, die im Krisenfall für die 
Koordinierung und Leitung der Hilfe für 
nicht vertretene Bürger zuständig sind. Zur 
Überprüfung ihrer weiteren 
Zweckmäßigkeit sollten die gemeinsamen 
konsularischen Notfallpläne jährlich im 
Rahmen konsularischer Übungen evaluiert 
werden. Gleichzeitig sollten gemeinsame 
konsularische Notfallpläne nicht so 
verstanden werden, dass sie bestehende 
nationale Krisenpläne der Mitgliedstaaten 
ersetzen oder die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Leistung 
konsularischer Hilfe für ihre eigenen 
Staatsangehörigen berühren. 

(23) Zur wirksamen Koordinierung der 
konsularischen Hilfe sollten gemeinsame 
konsularische Notfallpläne gegebenenfalls 
auch die Aufgaben und Zuständigkeiten 
der federführenden Staaten 
berücksichtigen, d. h. der in einem 
bestimmten Drittland vertretenen 
Mitgliedstaaten, die im Krisenfall für die 
Koordinierung und Leitung der Hilfe für 
nicht vertretene Bürger zuständig sind. Zur 
Überprüfung ihrer weiteren 
Zweckmäßigkeit sollten die gemeinsamen 
konsularischen Notfallpläne jährlich bzw. 
öfter, sollten außerordentliche Umstände 
dies erfordern, im Rahmen konsularischer 
Übungen evaluiert werden. Gleichzeitig 
sollten gemeinsame konsularische 
Notfallpläne nicht so verstanden werden, 
dass sie bestehende nationale Krisenpläne 
der Mitgliedstaaten ersetzen oder die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Leistung konsularischer Hilfe für ihre 
eigenen Staatsangehörigen berühren, 
sondern als kohärenter Ansatz zur 
zusätzlichen Unterstützung der 
Koordinierung der Bemühungen der 
vertretenen Mitgliedstaaten. 
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Abänderung  10 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Reisehinweise, d. h. Informationen 
der Mitgliedstaaten über die relative 
Sicherheit von Reisen in bestimmte 
Drittländer, ermöglichen es Reisenden, 
fundierte Entscheidungen über bestimmte 
Reiseziele, einschließlich Drittländern, in 
denen der Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht 
vertreten ist, zu treffen. Die Bereitstellung 
von Reisehinweisen fällt zwar in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, doch ist 
es angebracht, dass sich die 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich, 
insbesondere im Zusammenhang mit 
Krisensituationen, abstimmen, um für ein 
möglichst kohärentes Niveau der Hinweise 
zu sorgen. Dazu könnte auch gehören, sich 
unter Nutzung der sicheren Plattform des 
EAD auf eine gemeinsame Struktur der in 
den Reisehinweisen angegebenen 
Risikoniveaus zu einigen. Nach 
Möglichkeit sollte eine solche 
Koordinierung zu einem frühen Zeitpunkt 
erfolgen, d. h. wenn die Mitgliedstaaten 
beabsichtigen, die Risikoniveaus ihrer 
Reisehinweise zu ändern. 

(25) Reisehinweise, d. h. Informationen 
der Mitgliedstaaten über die relative 
Sicherheit von Reisen in bestimmte 
Drittländer, sollten regelmäßig 
aktualisiert werden, um Reisenden zu 
ermöglichen, fundierte Entscheidungen 
über bestimmte Reiseziele, einschließlich 
Drittländern, in denen der Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, 
nicht vertreten ist, zu treffen. Die 
Bereitstellung von Reisehinweisen fällt 
zwar in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, doch ist es angebracht, 
dass sich die Mitgliedstaaten in diesem 
Bereich, insbesondere im Zusammenhang 
mit Krisen, abstimmen, um für ein 
kohärentes Niveau der Hinweise zu 
sorgen. Dazu könnte auch gehören, sich 
unter Nutzung der sicheren Plattform des 
EAD auf eine gemeinsame Struktur der in 
den Reisehinweisen angegebenen 
Risikoniveaus zu einigen. Eine solche 
Koordinierung sollte zu einem frühen 
Zeitpunkt erfolgen, d. h. wenn die 
Mitgliedstaaten beabsichtigen, die 
Risikoniveaus ihrer Reisehinweise zu 
ändern. 

 

Abänderung  11 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Eine effiziente Koordinierung ist 
von entscheidender Bedeutung für eine 
wirksame Krisenreaktion. Um eine solche 
Koordinierung zu gewährleisten, sollten 
die Mitgliedstaaten durch das 

(26) Eine effiziente Koordinierung ist 
von entscheidender Bedeutung für eine 
wirksame Krisenreaktion. Um eine solche 
Koordinierung zu gewährleisten, müssen 
die Mitgliedstaaten durch das 
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Krisenreaktionszentrum des EAD und das 
Zentrum für die Koordination von 
Notfallmaßnahmen der Kommission 
unterstützt werden. Eine koordinierte 
Krisenreaktion der Union ist besonders 
wichtig in Fällen, in denen Evakuierungen 
erforderlich sind; sie trägt dazu bei, dass 
die verfügbare Unterstützung effizient 
bereitgestellt und die verfügbaren 
Evakuierungskapazitäten bestmöglich 
genutzt werden. Aus diesem Grund sollten 
Informationen über die verfügbaren 
Evakuierungskapazitäten zeitnah 
ausgetauscht werden, auch für Fälle von 
Rettungs- und Evakuierungseinsätzen mit 
militärischen Mitteln. 

Krisenreaktionszentrum des EAD und das 
Zentrum für die Koordination von 
Notfallmaßnahmen der Kommission 
unterstützt werden und rechtzeitig 
Informationen von ihnen erhalten. Eine 
koordinierte Krisenreaktion der EU ist 
besonders wichtig in Fällen, in denen 
Evakuierungen erforderlich sind; sie trägt 
dazu bei, dass die verfügbare 
Unterstützung schnell und effizient 
bereitgestellt wird und die verfügbaren 
Evakuierungskapazitäten bestmöglich 
genutzt werden. Aus diesem Grund sollten 
einschlägige Informationen aus erster 
Hand, etwa über die verfügbaren 
Evakuierungskapazitäten, zeitnah 
ausgetauscht werden, um rasch und 
wirksam reagieren zu können, auch in 
Fällen von Rettungs- und 
Evakuierungseinsätzen mit militärischen 
Mitteln. In diesem Zusammenhang sollte 
der EAD in der Lage sein, automatisierte 
und kontinuierliche Informationen von 
den Mitgliedstaaten über die Lage in 
Drittländern zu erhalten. 

 

Abänderung  12 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Gemeinsame konsularische Teams 
sollten auf den Grundsätzen der 
freiwilligen Beteiligung, der Solidarität 
mit den vertretenen Mitgliedstaaten, der 
Gleichheit bei Entscheidungen über 
interne Arbeitsstrukturen, der Einfachheit 
in Bezug auf die Zusammensetzung der 
Teams, der Kostenteilung – wobei jeder 
Mitgliedstaat, jedes Organ oder jede 
Einrichtung der Union seine bzw. ihre 
eigenen operativen Kosten trägt – der 
Flexibilität, der Sichtbarkeit der 
koordinierten Reaktion der Union und der 
Offenheit gegenüber den betreffenden 

(28) Gemeinsame konsularische Teams 
sollten auf den Grundsätzen der Solidarität 
mit den vertretenen Mitgliedstaaten, der 
Gleichheit bei Entscheidungen über 
interne Arbeitsstrukturen, der Einfachheit 
in Bezug auf die Zusammensetzung der 
Teams, der Kostenteilung – wobei jeder 
Mitgliedstaat, jedes Organ oder jede 
Einrichtung der EU seine bzw. ihre eigenen 
operativen Kosten trägt – der Flexibilität, 
der Sichtbarkeit der koordinierten 
Reaktion der EU und der Offenheit 
gegenüber den betreffenden Drittländern 
beruhen. 
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Drittländern beruhen. 

 

Abänderung  13 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Um Unionsbürger, die Hilfe 
benötigen, zu unterstützen, ist es wichtig, 
ihnen zuverlässige Informationen darüber 
zur Verfügung zu stellen, wie sie 
konsularische Hilfe in Drittländern in 
Anspruch nehmen können. Die 
Kommissionsdienststellen und der EAD 
sollten zu diesem Ziel beitragen, indem sie 
einschlägige Informationen bereitstellen, 
einschließlich Informationen von 
Mitgliedstaaten über ihre konsularischen 
Netze und über Drittländer, in denen sie 
praktische Vereinbarungen über die 
Aufteilung der Zuständigkeiten bei der 
Gewährung konsularischen Schutzes für 
nicht vertretene Bürger getroffen haben. 
Zu ihrer leichteren Verarbeitung sollten 
diese Informationen in einem 
maschinenlesbaren Format bereitgestellt 
werden. 

(30) Um EU-Bürger, die Hilfe benötigen, 
zu unterstützen, ist es wichtig, ihnen 
zuverlässige und leicht zugängliche 
Informationen darüber zur Verfügung zu 
stellen, wie sie konsularische Hilfe in 
Drittländern in Anspruch nehmen können, 
einschließlich Möglichkeiten zur 
elektronischen Kontaktaufnahme. Die 
Kommissionsdienststellen und der EAD 
sollten in enger Abstimmung mit den 
Mitgliedstatten einschlägige 
Informationen bereitstellen, einschließlich 
Informationen von Mitgliedstaaten über 
ihre konsularischen Netze und über 
Drittländer, in denen sie praktische 
Vereinbarungen über die Aufteilung der 
Zuständigkeiten bei der Gewährung 
konsularischen Schutzes für nicht 
vertretene Bürger getroffen haben. Zu 
ihrer leichteren Verarbeitung sollten diese 
Informationen in einem 
maschinenlesbaren Format bereitgestellt 
werden. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 30 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (30a)  Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass die Bürger leichten Zugang 
zu aktuellen Informationen über den 
konsularischen Schutz haben. In diesem 
Zusammenhang sollten die EU-Bürger 
unverzüglich über ihre Rechte und die 
Verfahren für die Wahrnehmung dieser 
Rechte in Drittländern informiert werden, 
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insbesondere in Krisensituationen. 
 

Abänderung  15 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Die Mitgliedstaaten sollten 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um das 
Bewusstsein der Unionsbürger für ihr 
Recht auf konsularischen Schutz weiter zu 
schärfen, auch unter Berücksichtigung der 
besonderen Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen. Angesichts der 
geringen Kosten, die dies für die 
Mitgliedstaaten mit sich bringt, bestünde 
eine Möglichkeit darin, den Wortlaut von 
Artikel 23 AEUV in von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen 
wiederzugeben, um das Bewusstsein der 
Bürger für das Recht auf Schutz durch 
diplomatische und konsularische 
Behörden zu schärfen, wie dies bereits in 
der Empfehlung K(2007) 5841 der 
Kommission5 zum Ausdruck kommt. Die 
Mitgliedstaaten könnten auch 
Informationen über das Recht nicht 
vertretener Bürger auf konsularischen 
Schutz in Reisehinweisen und Kampagnen 
im Zusammenhang mit konsularischer 
Hilfe aufnehmen. Sie könnten auch mit 
Personenverkehrsdienstleistern und 
Verkehrsknotenpunkten, die Reisen in 
Drittländer anbieten, zusammenarbeiten, 
indem sie sie beispielsweise auffordern, 
relevante Informationen über das Recht 
auf konsularischen Schutz in das 
Kundeninformationsmaterial 
aufzunehmen. 

(31) Die Mitgliedstaaten sollten 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um das 
Bewusstsein der Unionsbürger für ihr 
Recht auf konsularischen Schutz weiter zu 
schärfen, auch unter Berücksichtigung der 
besonderen Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen. Angesichts der 
geringen Kosten, die dies mit sich bringt, 
sollten die Mitgliedstaaten den Wortlaut 
von Artikel 23 AEUV in von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen 
wiedergeben, um das Bewusstsein der 
Bürger für das Recht auf Schutz durch 
diplomatische und konsularische 
Behörden zu schärfen, wie dies bereits in 
der Empfehlung K(2007) 5841 der 
Kommission zum Ausdruck kommt. Die 
Mitgliedstaaten sollten auch 
Informationen über das Recht nicht 
vertretener Bürger auf konsularischen 
Schutz in Reisehinweisen und Kampagnen 
im Zusammenhang mit konsularischer 
Hilfe aufnehmen. Sie sollten auch mit 
Personenverkehrsdienstleistern und 
Verkehrsknotenpunkten, die Reisen in 
Drittländer anbieten, zusammenarbeiten, 
indem sie sie beispielsweise auffordern, 
relevante Informationen über das Recht 
auf konsularischen Schutz in das 
Kundeninformationsmaterial 
aufzunehmen. 

__________________ __________________ 
5 Empfehlung K(2007) 5841 der 
Kommission vom 5. Dezember 2007 zur 
Aufnahme des Wortlauts von 
Artikel 20 EGV in die Reisepässe (ABl. L 118 
vom 6.5.2008, S. 30, ELI: 

5 Empfehlung K(2007) 5841 der 
Kommission vom 5. Dezember 2007 zur 
Aufnahme des Wortlauts von 
Artikel 20 EGV in die Reisepässe (ABl. L 118 
vom 6.5.2008, S. 30, ELI: 
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http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/
oj). 

http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/
oj) 

 

Abänderung  16 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Die Finanzbestimmungen der 
Richtlinie (EU) 2015/637 sollten angepasst 
werden, um Erstattungen zu vereinfachen 
und weiterhin eine Aufteilung der 
finanziellen Lasten sicherzustellen. 
Insbesondere sollte es nicht vertretenen 
Bürgern möglich sein, die Kosten für die 
vom Hilfe leistenden Mitgliedstaat 
erbrachte Dienstleistung unter denselben 
Bedingungen wie Staatsangehörige dieses 
Mitgliedstaats direkt zu erstatten, um den 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden, der 
sich aus der Beantragung von Erstattungen 
bei dem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit der Bürger besitzt, 
ergibt. Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, auf 
die Einforderung dieser Kosten zu 
verzichten. Da nicht vertretene Bürger in 
bestimmten Situationen möglicherweise 
nicht in der Lage sind, bei der Stellung des 
Hilfeersuchens Zahlungen zu leisten, 
insbesondere wenn ihr Bargeld und ihre 
Mittel für den Zugang zu Geldern 
gestohlen wurden, ist festzulegen, dass sie 
von den Konsularbehörden des Hilfe 
leistenden Mitgliedstaats zur 
Unterzeichnung einer 
Rückzahlungsverpflichtung aufgefordert 
werden können. Auf der Grundlage einer 
solchen Verpflichtung können die 
Behörden des Hilfe leistenden 
Mitgliedstaats vier Wochen nach 
Gewährung der Hilfe die Erstattung der 
Kosten verlangen. 

(32) Die Finanzbestimmungen der 
Richtlinie (EU) 2015/637 sollten angepasst 
werden, um Erstattungen zu vereinfachen 
und weiterhin eine Aufteilung der 
finanziellen Lasten sicherzustellen. 
Insbesondere sollte es nicht vertretenen 
Bürgern möglich sein, die Kosten für die 
vom Hilfe leistenden Mitgliedstaat 
erbrachte Dienstleistung unter denselben 
Bedingungen wie Staatsangehörige dieses 
Mitgliedstaats direkt zu erstatten, um den 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden, der 
sich aus der Beantragung von Erstattungen 
bei dem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit der Bürger besitzt, 
ergibt. Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, auf 
die Einforderung dieser Kosten zu 
verzichten. Da nicht vertretene Bürger in 
bestimmten Situationen möglicherweise 
nicht in der Lage sind, bei der Stellung des 
Hilfeersuchens Zahlungen zu leisten, 
insbesondere wenn ihr Bargeld und ihre 
Mittel für den Zugang zu Geldern 
gestohlen wurden, ist festzulegen, dass sie 
von den Konsularbehörden des Hilfe 
leistenden Mitgliedstaats zur 
Unterzeichnung einer 
Rückzahlungsverpflichtung aufgefordert 
werden können. Auf der Grundlage einer 
solchen Verpflichtung können die 
Behörden des Hilfe leistenden 
Mitgliedstaats drei Monate nach 
Gewährung der Hilfe die Erstattung der 
Kosten verlangen. 
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Abänderung  17 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) In Fällen, in denen die Kosten nicht 
direkt vom Bürger erstattet wurden – d. h. 
weder unmittelbar bei der Stellung des 
Ersuchens noch zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn der Hilfe leistende 
Mitgliedstaat dies auf der Grundlage der 
Rückzahlungsverpflichtung beantragt hat –
, sollte der Hilfe leistende Mitgliedstaat 
berechtigt sein, den Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit der nicht vertretene 
Bürger besitzt, zur Kostenerstattung 
aufzufordern. Um zu vermeiden, dass 
Erstattungen nach langen Zeiträumen 
beantragt werden, sollte dem Hilfe 
leistenden Mitgliedstaat und dem 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
der Bürger besitzt, eine geeignete Frist für 
die Beantragung bzw. die Erstattung 
eingeräumt werden. 

(33) In Fällen, in denen die Kosten nicht 
direkt vom Bürger erstattet wurden – d. h. 
weder unmittelbar bei der Stellung des 
Ersuchens noch zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn der Hilfe leistende 
Mitgliedstaat dies auf der Grundlage der 
Rückzahlungsverpflichtung beantragt hat –
, sollte der Hilfe leistende Mitgliedstaat 
berechtigt sein, den Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit der nicht vertretene 
Bürger besitzt, zur Kostenerstattung 
aufzufordern. Um zu vermeiden, dass 
Erstattungen nach langen Zeiträumen 
beantragt werden, sollte dem Hilfe 
leistenden Mitgliedstaat und dem 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
der Bürger besitzt, eine geeignete Frist für 
die Beantragung bzw. die Erstattung 
eingeräumt werden. Bei der Festsetzung 
der Frist sollte der Komplexität des 
Problems, der Einbeziehung des Personals 
der Einrichtung und der Dauer der 
Unterstützung Rechnung getragen 
werden. 

 

Abänderung  18 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 34 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (34a) Zusätzlich zu den Einnahmen aus 
den Erstattungen der Mitgliedstaaten 
sollte eine angemessene Aufstockung des 
Haushalts und Personals des EAD gewährt 
werden, um die ordnungsgemäße 
Wahrnehmung der Zuständigkeiten bei 
der Bereitstellung von Unterstützung 
bzw. Schutz für EU-Bürger sicherzustellen. 
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Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 41 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Bei der Verarbeitung dieser 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten sollten die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und die Organe und 
Einrichtungen der Union für angemessene 
und gezielte Maßnahmen zur Wahrung der 
Interessen der betroffenen Personen 
sorgen. Dies sollte, soweit möglich, die 
Verschlüsselung dieser personenbezogenen 
Daten und die spezifische Erteilung von 
Zugriffsrechten für Bedienstete umfassen, 
die Zugang zu den genannten Arten 
besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten haben. 

(41) Bei der Verarbeitung dieser 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten sollten die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und die Organe und 
Einrichtungen der Union für angemessene 
und gezielte Maßnahmen zur Wahrung der 
Interessen und Rechte der betroffenen 
Personen sorgen. Dies sollte, soweit 
möglich, die Verschlüsselung dieser 
personenbezogenen Daten und die 
spezifische Erteilung von Zugriffsrechten 
für Bedienstete umfassen, die Zugang zu 
den genannten Arten besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten 
haben. 

 

Abänderung  20 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu) 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. In Artikel 4 wird folgender 
Unterabsatz 1a eingefügt:  

 „Anerkannte Flüchtlinge, Staatenlose und 
sonstige Personen, die keine 
Staatsangehörigkeit besitzen, aber ihren 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben 
und Inhaber eines von diesem 
Mitgliedstaat ausgestellten 
Reisedokuments sind, haben Anspruch 
auf konsularischen Schutz unter den 
gleichen Bedingungen, die für nicht 
vertretene Bürger gelten, wenn ein 
Wohnsitzmitgliedstaat nicht durch eine 
diplomatische oder konsularische 
Behörde vertreten ist. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/637;Year2:2015;Nr2:637&comp=


 

 980 

Abänderung  21 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Schwierigkeit für den 
betreffenden Bürger, innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums die Botschaft 
oder das Konsulat des Mitgliedstaats, 
dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
sicher zu erreichen oder von dieser bzw. 
diesem erreicht zu werden, wobei Art und 
Dringlichkeit der erbetenen Hilfe und die 
dem Bürger zur Verfügung stehenden 
Mittel zu berücksichtigen sind; 

a) die Schwierigkeit für den 
betreffenden Bürger, innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums die Botschaft 
oder das Konsulat des Mitgliedstaats, 
dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
sicher zu erreichen oder von dieser bzw. 
diesem erreicht zu werden, wobei Art und 
Dringlichkeit der erbetenen Hilfe und die 
dem Bürger zur Verfügung stehenden 
Mittel zu berücksichtigen sind. Auch wenn 
der angemessene Zeitraum von den 
Besonderheiten jedes Hilfeersuchens 
abhängt, darf die Frist, innerhalb deren 
die Bürger die Botschaft oder das 
Konsulat ihres Mitgliedstaats sicher 
erreichen oder von dieser bzw. diesem 
erreicht werden können, in keinem Fall 
48 Stunden überschreiten; 

 

Abänderung  22 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Sind Delegationen der Union die 
einzige Vertretung, die sich physisch in 
einem Drittland befindet, oder besteht 
aufgrund unzureichender Kapazitäten der 
Botschaften und Konsulate der 
Mitgliedstaaten ein objektiver Bedarf an 
zusätzlicher Unterstützung für nicht 
vertretene Bürger in einer Krisensituation, 
so leisten die Delegationen der Union 
konsularische Unterstützung, 
einschließlich der Ausstellung von 
Rückkehrausweisen gemäß den 
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Bestimmungen der Richtlinie (EU) 
2019/997. 

 

Abänderung  23 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 7 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Bei der Gewährung konsularischen 
Schutzes für nicht vertretene Bürger 
tragen die Mitgliedstaaten einem 
intersektionalen Ansatz in Bezug auf die 
besonderen Bedürfnisse schutzbedürftiger 
Gruppen und Personen Rechnung, die aus 
irgendeinem Grund 
diskriminierungsgefährdet sind, darunter 
aus den in Artikel 21 der Charta 
genannten Gründen, d. h. wegen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 
der ethnischen oder sozialen Herkunft, 
der genetischen Merkmale, der Sprache, 
der Religion oder der Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, des Vermögens, 
der Geburt, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung.“ 

 

Abänderung  24 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Artikel 9 Buchstaben e und f erhält 
folgende Fassung: 

2. In Artikel 9 wird folgender 
Buchstabe angefügt: 

„e) bei der Unterstützung, Evakuierung 
und Rückführung in Notfällen,  

entfällt 

f)  bei Bedarf an einem EU-
Rückkehrausweis nach der Richtlinie (EU) 

entfällt 
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2019/997*.  

 fa)  bei Gerichtsverfahren in 
dringenden Fällen, in denen 
unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. 

__________________ __________________ 

* Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 
18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU-
Rückkehrausweises und zur Aufhebung des 
Beschlusses 96/409/GASP (ABl. L 163 vom 
20.6.2019, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj
).“  

entfällt 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 11 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2)  Die Delegationen der Union 
unterstützen die Mitgliedstaaten bei der 
Gewährung von konsularischem Schutz für 
nicht vertretene Bürger nach Artikel 5 
Absatz 10 des Beschlusses 2010/427/EU. 
Diese Unterstützung kann die Erfüllung 
konkreter Aufgaben der konsularischen 
Hilfe auf Ersuchen und im Namen von 
Mitgliedstaaten umfassen. Der Hilfe 
leistende Mitgliedstaat und der 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
der Bürger besitzt, stellen der Delegation 
der Union alle Informationen zur 
Verfügung, die in dem betreffenden Fall 
von Belang sind. 

(2)  Die Delegationen der Union 
unterstützen die Mitgliedstaaten bei der 
Gewährung von konsularischem Schutz für 
nicht vertretene Bürger nach Artikel 5 
Absatz 10 des Beschlusses 2010/427/EU. 
Diese Unterstützung kann die Erfüllung 
konkreter Aufgaben der konsularischen 
Hilfe auf Ersuchen und im Namen von 
Mitgliedstaaten umfassen. Der Hilfe 
leistende Mitgliedstaat und der 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
der Bürger besitzt, stellen der Delegation 
der Union unverzüglich alle Informationen 
zur Verfügung, die in dem betreffenden 
Fall von Belang sind. 

 

Abänderung  26 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 11 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Der EAD und die Delegationen der 
Union erhalten die erforderlichen 
finanziellen und personellen Ressourcen 
zur Deckung der Gemeinkosten und des 
zusätzlichen horizontalen 
Verwaltungsaufwands. 

 

Abänderung  27 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Rahmen der konsularischen 
Zusammenarbeit vor Ort nach Artikel 12 
erstellen und vereinbaren die 
Mitgliedstaaten und der EAD für jedes 
Drittland einen gemeinsamen 
konsularischen Notfallplan. Der 
gemeinsame konsularische Notfallplan 
wird jährlich aktualisiert und enthält: 

(1) Im Rahmen der konsularischen 
Zusammenarbeit vor Ort nach Artikel 12 
erstellen und vereinbaren die 
Mitgliedstaaten und der EAD für jedes 
Drittland einen gemeinsamen 
konsularischen Notfallplan. Der 
gemeinsame konsularische Notfallplan 
wird jährlich – oder unter 
außergewöhnlichen Umständen öfter – 
aktualisiert und enthält: 

 

Abänderung  28 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) eine Analyse der konsularischen 
Situation in dem Land, einschließlich einer 
Übersicht über die Botschaften oder 
Konsulate der Mitgliedstaaten, einer 
Schätzung der Zahl und des 
Aufenthaltsorts der Unionsbürger und 
einer Risikobewertung der plausibelsten 
die Unionsbürger betreffenden Szenarien; 

a) eine Analyse der konsularischen 
Situation in dem Land, einschließlich einer 
Übersicht über die Botschaften oder 
Konsulate der Mitgliedstaaten, einer 
Schätzung der Zahl und des 
Aufenthaltsorts der Unionsbürger und 
einer Risikobewertung der 
wahrscheinlichsten die Unionsbürger 
betreffenden Szenarien, beispielsweise, 
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aber nicht ausschließlich, militärische, 
politische und gesundheitliche Risiken, 
Risiken im Zusammenhang mit 
Kriminalität sowie Naturkatastrophen; 

 

Abänderung  29 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Soweit anwesend, koordinieren die 
Delegationen der Union die Erstellung und 
Vereinbarung der gemeinsamen 
konsularischen Notfallpläne auf der 
Grundlage der Beiträge der Botschaften 
oder Konsulate der in dem betreffenden 
Drittland vertretenen Mitgliedstaaten und 
der Konsularbehörden nicht vertretener 
Mitgliedstaaten. Die gemeinsamen 
konsularischen Notfallpläne werden allen 
Mitgliedstaaten, dem EAD und den 
Kommissionsdienststellen zur Verfügung 
gestellt. 

Soweit anwesend, koordinieren die 
Delegationen der Union die Erstellung und 
Vereinbarung der gemeinsamen 
konsularischen Notfallpläne auf der 
Grundlage der Beiträge der Botschaften 
oder Konsulate der in dem betreffenden 
Drittland vertretenen Mitgliedstaaten und 
der Konsularbehörden nicht vertretener 
Mitgliedstaaten. Erforderlichenfalls kann 
dabei mit Drittländern und 
internationalen Organisationen 
zusammengearbeitet werden. Die 
gemeinsamen konsularischen Notfallpläne 
werden allen Mitgliedstaaten, dem EAD 
und den Kommissionsdienststellen zur 
Verfügung gestellt. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (3a)  Die Mitgliedstaaten und die 
Delegationen der Union arbeiten bei der 
Bereitstellung von Frühwarnsystemen 
zusammen, damit potenzielle Krisen oder 
Gefahren wie Naturkatastrophen, 
politische Unruhen oder Notlagen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit in 
dem betreffenden Drittland rechtzeitig 
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erkannt werden können. Im Rahmen 
dieser Systeme werden Datenanalysen, 
Risikobewertungen und der Austausch 
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse 
genutzt, um frühzeitige Indikatoren für 
neu auftretende Bedrohungen zu liefern 
und so die Wirksamkeit der 
Krisenvorsorge und -reaktion zu 
verbessern. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Mitgliedstaaten geben ihren 
Bürgern im Einklang mit dem nationalen 
Recht die Möglichkeit, mit geeigneten 
Mitteln und Instrumenten ihre Reisen in 
Drittländer oder ihren Aufenthalt in 
Drittländern bei zuständigen nationalen 
Behörden zu registrieren oder diese 
darüber zu informieren. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen im 
Einklang mit dem nationalen Recht 
proaktiv Maßnahmen, um dafür zu 
sorgen, dass ihre Bürger mit geeigneten 
Mitteln und Instrumenten ihre Reisen in 
Drittländer oder ihren Aufenthalt in 
Drittländern bei zuständigen nationalen 
Behörden registrieren oder diese darüber 
informieren, insbesondere wenn die 
betreffenden Länder nicht als 
vollumfänglich sicher gelten. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Mitgliedstaaten tauschen, 
insbesondere im Zusammenhang mit 
Krisensituationen, frühzeitig Informationen 
über Änderungen ihrer Reisehinweise für 
Bürger aus und bemühen sich um ein 
kohärentes Niveau der Reisehinweise. 

(5) Die Mitgliedstaaten tauschen, 
insbesondere im Zusammenhang mit 
Krisensituationen, frühzeitig Informationen 
über Änderungen ihrer Reisehinweise für 
Bürger aus und bemühen sich um ein 
kohärentes Niveau der Reisehinweise. Die 
Mitgliedstaaten sollten einander stets 
informieren, wenn sie von erhöhten 
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Sicherheitsrisiken Kenntnis erlangen. 
 

Abänderung  33 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Die Mitgliedstaaten verbessern 
mit den Delegationen der EU die 
Lageerfassung in Drittländern, unter 
anderem durch die regelmäßige 
Weitergabe aktualisierter 
Risikobewertungen und von 
Informationen bezüglich möglicher 
Bedrohungen für die Sicherheit der 
Unionsbürger sowie durch den Austausch 
von Informationen über ihre 
Reisehinweise. 

 

Abänderung  34 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13 – Absatz 5 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5b) Der EAD bietet in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Schulungen zur Krisenvorsorge, -
simulation und -reaktion für Beamte der 
EU und diplomatisches und konsularisches 
Personal der Mitgliedstaaten an, um 
deren Fähigkeit zur Bewältigung von 
Krisensituationen sowie zur 
Unterstützung von Unionsbürgern im 
Ausland zu verbessern. 

 

Abänderung  35 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
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Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Erforderlichenfalls können die 
Mitgliedstaaten von gemeinsamen 
konsularischen Teams unterstützt werden, 
die sich aus Experten der Mitgliedstaaten, 
insbesondere aus Mitgliedstaaten, die in 
dem von der Krise betroffenen Drittland 
nicht vertreten sind, des EAD und der 
Kommissionsdienststellen 
zusammensetzen. Die gemeinsamen 
konsularischen Teams stehen für eine 
schnelle Entsendung in von einer 
konsularischen Krise betroffene 
Drittländer zur Verfügung. Die Beteiligung 
an gemeinsamen konsularischen Teams ist 
freiwillig. 

(2) Erforderlichenfalls können die 
Mitgliedstaaten von gemeinsamen 
konsularischen Teams unterstützt werden, 
die sich aus Experten der Mitgliedstaaten, 
insbesondere aus Mitgliedstaaten, die in 
dem von der Krise betroffenen Drittland 
nicht vertreten sind, des EAD und der 
Kommissionsdienststellen 
zusammensetzen. Die gemeinsamen 
konsularischen Teams stehen für eine 
schnelle Entsendung in von einer 
konsularischen Krise betroffene 
Drittländer zur Verfügung. Die Beteiligung 
an gemeinsamen konsularischen Teams ist 
freiwillig. Der EAD und die Kommission 
fördern die Einsatzbereitschaft dieser 
Experten und der gemeinsamen 
konsularischen Teams. 

 

Abänderung  36 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13a – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Bei der Leistung von Hilfe können 
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls um 
Unterstützung durch Instrumente der 
Union wie die 
Krisenbewältigungsstrukturen des EAD 
und sein Krisenreaktionszentrum und – 
über das mit Artikel 7 des Beschlusses 
Nr. 1313/2013/EU eingerichtete Zentrum 
für die Koordination von 
Notfallmaßnahmen – das 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
ersuchen. 

(4) Bei der Leistung von Hilfe können 
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls durch 
Instrumente der Union wie die 
Krisenbewältigungsstrukturen des EAD 
und sein Krisenreaktionszentrum 
unterstützt werden. Die Mitgliedstaaten 
können auch das mit Artikel 7 des 
Beschlusses Nr. 1313/2013/EU 
eingerichtete Zentrum für die 
Koordination von Notfallmaßnahmen, das 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
sowie gegebenenfalls, wie gemäß dem 
Strategischen Kompass für Sicherheit und 
Verteidigung vorgesehen, EU-Missionen 
und -Operationen im Rahmen der 
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Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik und der EU-
Schnelleingreifkapazität einbeziehen. 

 

Abänderung  37 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13a – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) In Kapitel 2 wird folgender 
Artikel 13ad eingefügt: „Artikel 13ad 
Besonderer Schutz von Kindern Die 
Mitgliedstaaten ergreifen mit 
Unterstützung der Delegationen der 
Union spezielle Maßnahmen, um das 
Recht von Kindern, die Unionsbürger sind, 
auf konsularischen Schutz in Drittländern 
sicherzustellen, insbesondere wenn die 
Gefahr besteht, dass ihre in der Charta 
der Grundrechte der EU und im 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes verankerten 
Rechte verletzt werden. Bei der 
Gewährung konsularischer Hilfe für 
Kinder berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten das Wohl des Kindes als 
vorrangige Erwägung. 

 

Abänderung  38 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13b – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mindestens einmal jährlich stellen die 
Mitgliedstaaten der Kommission und dem 
Hohen Vertreter der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik die folgenden 
Informationen zur Verfügung: 

Alle sechs Monate stellen die 
Mitgliedstaaten dem EAD und der 
Kommission die folgenden Informationen 
zur Verfügung: 
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Abänderung  39 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten, die 
Kommissionsdienststellen und der EAD 
machen die in Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c genannten Informationen in einer 
Weise öffentlich zugänglich, die die 
Kohärenz der bereitgestellten 
Informationen gewährleistet. 

(2) Die Mitgliedstaaten, die 
Kommissionsdienststellen und der EAD 
machen die in Absatz 1 genannten 
Informationen in einer Weise öffentlich 
zugänglich, die die Kohärenz der 
bereitgestellten Informationen 
gewährleistet. 

 

Abänderung  40 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13b – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Auf Ersuchen der Kommission 
stellen die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 
genannten Informationen in einem 
maschinenlesbaren Format bereit. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen die in 
Absatz 1 genannten Informationen in 
einem maschinenlesbaren Format bereit. 

 

Abänderung  41 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13c – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen 
Maßnahmen, um ihre Bürger über ihr 
Recht nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c 
AEUV zu informieren. Hierzu können 
insbesondere die folgenden Maßnahmen 
gehören: 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen 
Maßnahmen, um ihre Bürger über ihr 
Recht nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c 
AEUV zu informieren, insbesondere durch: 
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Abänderung  42 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13c – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Wiedergabe des Artikels 23 
Absatz 1 Satz 1 AEUV in den nationalen 
Reisepässen; 

entfällt 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13c – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  ca) Bereitstellung digitaler 
Technologien und automatisierter 
Informationssysteme, etwa die 
Übermittlung von SMS über Telefonnetze, 
um Unionsbürgern bei der Einreise in ein 
Drittland wesentliche Kontaktdaten für 
den konsularischen Schutz und um ihnen 
in Krisensituationen Warnmeldungen zur 
Verfügung zu stellen. 

 

Abänderung  44 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 13c – Absatz 1a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Mitgliedstaaten drucken 
zudem den ersten Satz des Artikels 23 
AEUV in den nationalen Reisepässe an 
einer sichtbaren Stelle ab. 
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Abänderung  45 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ist ein nicht vertretener Bürger bei 
Stellung des Ersuchens um Hilfe nicht in 
der Lage, dem Hilfe leistenden 
Mitgliedstaat die in Absatz 1 genannten 
Kosten zu zahlen, so kann der Hilfe 
leistende Mitgliedstaat von dem nicht 
vertretenen Bürger verlangen, eine 
Rückzahlungsverpflichtung zu 
unterzeichnen. Auf dieser Grundlage kann 
der Hilfe leistende Mitgliedstaat den 
betreffenden nicht vertretenen Bürger vier 
Wochen nach Gewährung der Hilfe 
auffordern, diese Kosten zu zahlen. Dass 
der nicht vertretene Bürger bei Stellung 
des Ersuchens um Hilfe nicht in der Lage 
ist, die in Absatz 1 genannten Kosten zu 
zahlen, berührt nicht sein Recht auf 
konsularischen Schutz. 

Ist ein nicht vertretener Bürger bei 
Stellung des Ersuchens um Hilfe nicht in 
der Lage, dem Hilfe leistenden 
Mitgliedstaat die in Absatz 1 genannten 
Kosten zu zahlen, so kann der Hilfe 
leistende Mitgliedstaat von dem nicht 
vertretenen Bürger verlangen, eine 
Rückzahlungsverpflichtung zu 
unterzeichnen. Auf dieser Grundlage kann 
der Hilfe leistende Mitgliedstaat den 
betreffenden nicht vertretenen Bürger 
drei Monate nach Gewährung der Hilfe 
auffordern, diese Kosten zu zahlen. Dass 
der nicht vertretene Bürger bei Stellung 
des Ersuchens um Hilfe nicht in der Lage 
ist, die in Absatz 1 genannten Kosten zu 
zahlen, berührt nicht sein Recht auf 
konsularischen Schutz. 

 

Abänderung  46 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 14 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
von Standardformularen erlassen, die für 
die Rückzahlungsverpflichtung nach 
Absatz 2 und für die Rückzahlung der 
Kosten durch den Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit der Bürger besitzt, 
nach Absatz 3 zu verwenden sind. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem in Artikel 15a Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
von Standardformularen erlassen, die in 
allen Sprachen der Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen und für die 
Rückzahlungsverpflichtung nach Absatz 2 
und für die Rückzahlung der Kosten durch 
den Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit der Bürger besitzt, 
nach Absatz 3 zu verwenden sind. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem in Artikel 15a Absatz 2 genannten 
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Prüfverfahren erlassen. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 16a – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  fa) die Einhaltung der Bestimmungen 
in Artikel 13 Absatz 4 in Bezug auf die 
Registrierung und Benachrichtigung von 
Bürgern, die in Drittländer reisen oder 
sich dort aufhalten, sicherzustellen; 

 

Abänderung  48 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 16a – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fb) die Informationen und 
Warnhinweise gemäß Artikel 13c 
Absatz 1 Buchstabe -a bereitzustellen; 

 

Abänderung  49 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 16a – Absatz 1 – Buchstabe f c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fc) die Erfassung von Reisen oder 
Aufenthalten oder Informationen dazu, 
die gemäß Artikel 13 Absatz 4 mitgeteilt 
werden, zu verarbeiten. 
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Abänderung  50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 16a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Bei der Verarbeitung der in 
Absatz 5 genannten personenbezogenen 
Daten sorgen die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und die Organe und 
Einrichtungen der Union für angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 
der Interessen der betroffenen Personen. 
Sie führen auch interne Strategien ein und 
treffen die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, um den 
unbefugten Zugriff auf diese 
personenbezogenen Daten und deren 
unbefugte Übermittlung zu verhindern. 

(6) Bei der Verarbeitung der in 
Absatz 5 genannten personenbezogenen 
Daten sorgen die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und die Organe und 
Einrichtungen der Union für angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 
der Interessen und Rechte der betroffenen 
Personen. Sie führen auch interne 
Strategien ein und treffen die 
erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, um den 
unbefugten Zugriff auf diese 
personenbezogenen Daten und deren 
unbefugte Übermittlung zu verhindern. 

 

Abänderung  51 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 16a – Absatz 7 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke dieser Richtlinie 
übermitteln die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten einem Drittland oder 
einer internationalen Organisation 
personenbezogene Daten nur zur Erfüllung 
der in Artikel 9, Artikel 10 und Artikel 13a 
genannten Aufgaben und im Einklang mit 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie 
übermitteln die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten einem Drittland oder 
einer internationalen Organisation 
personenbezogene Daten nur zur Erfüllung 
der in Artikel 9, Artikel 10 und Artikel 13a 
genannten Aufgaben und im Einklang mit 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679. 
Die in Absatz 5 genannten 
personenbezogenen Daten werden dabei 
nicht übermittelt, es sei denn, der 
betreffende Unionsbürger hat zuvor 
ausdrücklich seine Zustimmung erteilt. 
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Abänderung  52 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 16b – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
nicht vertretenen Bürgern bei Verletzung 
ihrer Rechte nach dieser Richtlinie ein 
wirksamer Rechtsbehelf nach nationalem 
Recht zusteht. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
nicht vertretene Bürger bei Verletzung 
ihrer Rechte nach dieser Richtlinie 
wirksam Zugang zu Beschwerdeverfahren 
und Rechtsbehelfen nach nationalem 
Recht haben. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 
Richtlinie (EU) 2015/637  
Artikel 19 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Frühestens [acht Jahre nach Ablauf der 
Frist für die Umsetzung der 
Änderungsrichtlinie] nimmt die 
Kommission eine Evaluierung dieser 
Richtlinie vor und legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht mit 
den wichtigsten Ergebnissen vor. 

Spätestens [fünf Jahre nach Ablauf der 
Frist für die Umsetzung der 
Änderungsrichtlinie] nimmt die 
Kommission eine Evaluierung dieser 
Richtlinie vor und legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht mit 
den wichtigsten Ergebnissen vor. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0338
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (COM(2022)0105 – C9-
0058/2022 – 2022/0066(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0105),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0058/2022),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom tschechischen Abgeordnetenhaus im Rahmen des Protokolls 
Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht 
wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist,

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 13. Juli 
20221,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                                
1 ABl. C 443 vom 22.11.2022, S. 93.
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– gestützt auf die Artikel 59 und 40 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Haushaltsausschusses und des Rechtsausschusses, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter (A9-0234/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0066 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 82 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 443 vom 22.11.2022, S. 93. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ziel dieser Richtlinie ist es, einen umfassenden Rahmen für die wirksame Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in der gesamten 

Union zu schaffen. Zu diesem Zweck werden darin Maßnahmen in Bezug auf die 

folgenden Bereiche gestärkt und eingeführt: Festlegung einschlägiger 

Straftatbestände und Strafen, Schutz der Opfer und Zugang zur Justiz, Unterstützung 

der Opfer, verstärkte Datenerhebung, Verhütung, Koordinierung und 

Zusammenarbeit. 

(2) Die Gleichheit von Frauen und Männern und die Nichtdiskriminierung sind zentrale 

Werte der Union und Grundrechte, die in Artikel 2 des Vertrags über die 

Europäische Union (EUV) und in den Artikeln 21 und 23 der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankert sind. Gewalt gegen 

Frauen und häusliche Gewalt gefährden gerade diese Werte und Grundsätze, 

untergraben das Recht von Frauen und Mädchen auf Gleichberechtigung in allen 

Lebensbereichen und beeinträchtigen ihre gleichberechtigte gesellschaftliche und 

berufliche Teilhabe. 
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(3) Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt stellen einen Verstoß gegen die 

Grundrechte wie das Recht auf Menschenwürde, das Recht auf Leben und das Recht 

auf Unversehrtheit der Person, das Verbot von Folter und unmenschlicher oder 

erniedrigender Strafe oder Behandlung, das Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten, das Recht auf Nichtdiskriminierung, auch aufgrund des 

biologischen Geschlechts, sowie die Rechte des Kindes dar, die in der Charta und 

im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes verankert 

sind. 

(4) Mit dieser Richtlinie werden die internationalen Verpflichtungen, die die 

Mitgliedstaaten zur Bekämpfung und Verhütung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt eingegangen sind, gefördert, insbesondere das Übereinkommen 

der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

und das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen und gegebenenfalls das Übereinkommen des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sowie 

das am 21. Juni 2019 in Genf unterzeichnete Übereinkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der 

Arbeitswelt. 
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(5) Angesichts der Besonderheiten im Zusammenhang mit den Straftatbeständen der 

Gewalt gegen Frauen und der häuslichen Gewalt ist es erforderlich, ein umfassendes 

Regelwerk zu schaffen, mit dem das anhaltende Problem der Gewalt gegen Frauen 

und der häuslichen Gewalt gezielt angegangen und den besonderen Bedürfnissen der 

Opfer solcher Gewalt Rechnung getragen wird. Die geltenden Bestimmungen auf 

Unions- und nationaler Ebene haben sich als unzureichend erwiesen, um Gewalt 

gegen Frauen und häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen und zu verhüten. 

Insbesondere bieten die Richtlinien 2011/36/EU3 und 2011/93/EU4 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, die auf spezifische Formen solcher Gewalt ausgerichtet 

sind, und die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates5, 

die den allgemeiner Rahmen für Opfer von Straftaten festlegt, zwar einige 

Schutzmaßnahmen für Opfer, worunter für die Zwecke dieser Richtlinie Opfer von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt gemeint sind,  sind aber nicht auf ihre 

besonderen Bedürfnisse ausgerichtet.  

                                                 
3  Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 

2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. 
L 101 vom 15.4.2011, S. 1). 

4  Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1). 

5 Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von 
Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI des 
Rates (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57). 
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(6) Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt können sich verschärfen, wenn sie mit 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, kombiniert mit einer Diskriminierung in 

Bezug auf einen oder mehrere andere Diskriminierungsgründe gemäß Artikel 21 der 

Charta einhergehen, darunter▌ Rasse, Hautfarbe, ethnische oder soziale Herkunft, 

genetische Merkmale, Sprache, Religion oder Weltanschauung, politische oder 

sonstige Anschauung, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Vermögen, 

Geburt, Behinderung, Alter oder sexuelle Ausrichtung (im Folgenden 

„intersektionelle Diskriminierung"). Die Mitgliedstaaten sollten daher die Opfer, die 

von derartiger intersektioneller Diskriminierung betroffen sind, gebührend 

berücksichtigen, indem sie spezifische Maßnahmen ergreifen. Personen, die von 

intersektioneller Diskriminierung betroffen sind, haben ein erhöhtes Risiko, 

geschlechtsspezifische Gewalt zu erfahren. Folglich sollten die Mitgliedstaaten 

dieses erhöhte Risiko bei der Umsetzung der in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Maßnahmen berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf individuelle 

Begutachtung zur Ermittlung des besonderen Schutzbedarfs von Opfern, 

spezialisierte Opferhilfe und Schulungen und Informationen für Fachkräfte, die 

wahrscheinlich mit Opfern in Kontakt kommen.  
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(7) Opfer sind einem erhöhten Risiko von Einschüchterung, Vergeltung sowie 

sekundärer und wiederholter Viktimisierung ausgesetzt. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass diesen Risiken und der Notwendigkeit, die Würde und 

körperliche Unversehrtheit dieser Opfer zu schützen, besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet wird. Eine frühere Bekanntschaft oder eine frühere Beziehung mit dem 

Täter ist ein Faktor, der bei der Bewertung des Risikos von 

Vergeltungsmaßnahmen berücksichtigt werden sollte. 

(8) Opfer sollten in der Lage sein vor, während sowie für einen angemessenen 

Zeitraum nach Abschluss des Strafverfahrens entsprechend ihren Bedürfnissen 

und unter den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen Zugang zu ihren 

Rechten zu erhalten. 
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(9) Die Bestimmungen dieser Richtlinie, die sich auf die Rechte von Opfern beziehen, 

sollten für alle Opfer von Straftaten gelten, die Gewalt gegen Frauen oder häusliche 

Gewalt darstellen und nach Unionsrecht oder nationalem Recht unter Strafe gestellt 

sind. Darunter fallen die in dieser Richtlinie festgelegten Straftatbestände, 

insbesondere ▌die Verstümmelung weiblicher Genitalien, Zwangsheirat, die nicht-

einvernehmliche Weitergabe von intimem oder manipuliertem Material, 

Cyberstalking, Cybermobbing, Cyberflashing und Aufstachelung zu Gewalt oder 

Hass im Internet sowie kriminelles Verhalten, das unter andere Rechtsakte der Union 

fällt, insbesondere die Richtlinien 2011/36/EU und 2011/93/EU. Schließlich fallen 

auch bestimmte Straftaten nach nationalem Recht unter die Definition von Gewalt 

gegen Frauen. Dazu gehören Straftaten wie Femizid, Vergewaltigung, sexuelle 

Belästigung, sexueller Missbrauch, Stalking, Frühverheiratung, Zwangsabtreibung, 

Zwangssterilisation und verschiedene Formen von Cybergewalt, wie sexuelle 

Belästigung im Internet und Cybermobbing▌. Häusliche Gewalt ist eine Form der 

Gewalt, die nach nationalem Recht ausdrücklich strafbar sein oder unter 

Straftatbestände fallen könnte, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder 

zwischen früheren oder derzeitigen Ehepartnern oder Partnern begangen werden, 

unabhängig davon, ob sie einen gemeinsamen Haushalt führen oder nicht. Die 

einzelnen Mitgliedstaaten können ein umfassenderes Verständnis davon haben, 

was unter Gewalt gegen Frauen nach nationalem Strafrecht zu verstehen ist. Es 

sei darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie nicht das gesamte Spektrum von 

strafbarem Verhalten, das Gewalt gegen Frauen darstellt, abdeckt. 
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(10) Gewalt gegen Frauen ist ein fortwährender Ausdruck der strukturellen 

Diskriminierung von Frauen, die aus historisch gewachsenen ungleichen 

Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern hervorgeht. Sie ist eine Form der 

geschlechtsspezifischen Gewalt, die in erster Linie von Männern an Frauen und 

Mädchen verübt wird. Sie hat ihre Wurzeln in gesellschaftlich geprägten Rollen, 

Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Merkmalen, die eine bestimmte Gesellschaft als 

für Frauen und Männer angemessen ansieht. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie 

sollte daher eine geschlechtersensible Perspektive berücksichtigt werden. 

(11) Häusliche Gewalt ist ein ernstes Problem, das oft im Verborgenen stattfindet. Es 

kann zu schweren psychischen und physischen Traumata mit schwerwiegenden 

Folgen auf das Privat- und Berufsleben des Opfers führen, da es sich bei dem Täter 

in der Regel um eine Person handelt, die dem Opfer bekannt ist und von der das 

Opfer erwartet, dass es ihr vertrauen kann. Diese Gewalt kann verschiedene Formen 

annehmen, darunter körperlicher, sexueller, psychologischer und wirtschaftlicher 

Art, und sie kann in einer Vielzahl von Beziehungen auftreten. Häusliche Gewalt 

umfasst häufig Kontrolle durch Zwang und kann unabhängig davon auftreten, ob 

der Täter mit dem Opfer einen gemeinsamen Haushalt führt oder geführt hat. 
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(12) Die Maßnahmen im Rahmen dieser Richtlinie sind so gestaltet, dass sie den 

besonderen Bedürfnissen von Frauen und Mädchen Rechnung tragen, da sie – wie 

Daten und Studien belegen – von den unter diese Richtlinie fallenden Formen der 

Gewalt, d. h. der Gewalt gegen Frauen oder der häuslichen Gewalt, 

unverhältnismäßig stark betroffen sind. Allerdings werden ▌auch andere Personen 

Opfer dieser Formen von Gewalt▌ und sollten daher ebenfalls von denselben 

Maßnahmen, die in dieser Richtlinie für Opfer vorgesehen sind, erfasst werden. 

Daher sollte sich der Begriff „Opfer“ auf alle Personen beziehen, unabhängig von 

ihrem ▌Geschlecht, und alle Opfer sollten – sofern in dieser Richtlinie nichts 

anderes bestimmt ist – in den Genuss der Rechte in Bezug auf den Schutz der 

Opfer und den Zugang zur Justiz sowie auf Unterstützung der Opfer und 

Präventivmaßnahmen gelangen.  
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(13) Aufgrund ihrer Vulnerabilität kann das Miterleben von häuslicher Gewalt für 

Kinder verheerend sein. Kinder, die Zeugen häuslicher Gewalt in der Familie oder 

im Haushalt werden, erleiden in der Regel einen direkten psychischen und 

emotionalen Schaden, der sich auf ihre Entwicklung auswirkt, und haben ein 

erhöhtes Risiko, sowohl kurz- als auch langfristig an körperlichen und 

psychischen Erkrankungen zu leiden. Die Anerkennung des Umstands, dass 

Kinder, die unmittelbar durch das Miterleben häuslicher Gewalt einen Schaden 

erlitten haben, selbst Opfer sind, ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der Kinder, 

die unter häuslicher Gewalt leiden. 

(14) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollten unter „zuständige Behörden“ die Behörde 

bzw. die Behörden zu verstehen sein, die nach nationalem Recht als für die 

Wahrnehmung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Aufgaben zuständig benannt 

wurde bzw. wurden. Jeder Mitgliedstaat sollte festlegen, welche Behörden für jede 

dieser Aufgaben zuständig sind. 

▌ 
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(15) Gemäß Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) ist eine Richtlinie für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, 

hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den 

innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. In Anbetracht des 

besonderen Charakters des Straftatbestands der Verstümmelung weiblicher 

Genitalien und des Erfordernisses, für den Schutz der Opfer zu sorgen, die dadurch 

einen besonderen Schaden erleiden, sollte dieser Straftatbestand im Strafrecht der 

Mitgliedstaaten gezielt ▌behandelt werden. Die Verstümmelung weiblicher 

Genitalien ist eine missbräuchliche und ausbeuterische Praxis, die sich auf die 

Genitalien einer Frau oder eines Mädchens bezieht und durchgeführt wird, um die 

Herrschaft über Frauen und Mädchen zu erhalten und zu behaupten und um die 

soziale Kontrolle über die Sexualität von Frauen und Mädchen auszuüben. Sie wird 

bisweilen im Zusammenhang mit Zwangsheirat von Kindern oder häuslicher Gewalt 

durchgeführt. Die Verstümmelung weiblicher Genitalien kann eine auf Traditionen 

beruhende Praxis sein, die einige Gemeinschaften an ihren weiblichen Mitgliedern 

durchführen. Die Richtlinie sollte sich auf verstümmelnde Praktiken erstrecken, die 

aus nicht medizinischen Gründen durchgeführt werden und durch die den Opfern 

nicht wiedergutzumachende und lebenslange Schäden zugefügt werden. Die 

Verstümmelung weiblicher Genitalien führt zu psychischen und sozialen Schäden, 

die die Lebensqualität des Opfers erheblich beeinträchtigen. Der Begriff 

„Entfernung“ sollte sich auf die teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris 

und der großen Schamlippen beziehen. Der Begriff „Infibulation“ sollte sich auf den 

Verschluss der großen Schamlippen beziehen, indem die äußeren Schamlippen 

teilweise vernäht werden, um die Vaginalöffnung zu verengen. Der Ausdruck 

„Durchführung jeder sonstigen Verstümmelung“ sollte sich auf alle anderen 

körperlichen Veränderungen der weiblichen Genitalien beziehen. 
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(16) Bei einer Zwangsheirat handelt sich um eine Form der Gewalt, die zu 

schwerwiegenden Verletzungen der Grundrechte und insbesondere des Rechts von 

Frauen und Mädchen auf körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Autonomie, 

körperliche und psychische Gesundheit, sexuelle und reproduktive Gesundheit, 

Bildung und ein Privatleben führt. Armut, Arbeitslosigkeit, Bräuche oder 

Konflikte sind Faktoren, die einer Zwangsheirat Vorschub leisten. Körperliche 

und sexuelle Gewalt sowie die Androhung von Gewalt sind häufig angewandte 

Formen der Nötigung, um eine Frau oder ein Mädchen zur Eheschließung zu 

zwingen. Häufig gehen Formen der physischen und psychischen Ausbeutung und 

Gewalt, wie etwa sexuelle Ausbeutung, mit der Zwangsheirat einher. Es ist daher 

notwendig, dass alle Mitgliedstaaten Zwangsheirat unter Strafe stellen und die 

Täter mit angemessenen Strafen belegen. Diese Richtlinie lässt die im nationalen 

oder internationalen Recht enthaltenen Definitionen „der Ehe“ unberührt. Die 

Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine 

Verjährungsfrist vorzusehen, die Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen, 

Gerichtsverfahren und gerichtliche Entscheidungen in Bezug auf Zwangsheirat 

ermöglicht. Da es sich bei den Opfern von Zwangsheirat häufig um Minderjährige 

handelt, sollten die Verjährungsfristen für einen Zeitraum gelten, der der Schwere 

der betreffenden Straftat entspricht und ausreicht, um eine wirksame Einleitung 

des Verfahrens nach Erreichen des 18. Lebensjahres des Opfers zu ermöglichen. 
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(17) Es müssen harmonisierte Definitionen von Straftatbeständen und Strafen in Bezug 

auf bestimmte Formen der Cybergewalt festgelegt werden, bei denen Gewalt 

untrennbar mit der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) verbunden ist und diese Technologien eingesetzt werden, um die Schwere 

oder die schädlichen Auswirkungen der Straftat erheblich zu verstärken, wodurch 

sich die Tatbestandsmerkmale ändern. Cybergewalt trifft vor allem Politikerinnen, 

Journalistinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen. Menschenrechtsverteidiger 

sind Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen, die allgemein anerkannte 

Menschenrechte und Grundfreiheiten fördern und schützen. Cybergewalt kann 

dazu führen, dass Frauen zum Schweigen gebracht und sie an ihrer gesellschaftlichen 

Teilhabe unter den gleichen Bedingungen wie Männer behindert werden. Auch in 

Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten sind Frauen und Mädchen 

unverhältnismäßig stark von Cybergewalt betroffen. Dies wirkt sich nachteilig auf 

ihre weitere Ausbildung und ihre psychische Gesundheit aus, führt zu sozialer 

Ausgrenzung, Angst, Veranlassung zur Selbstverletzung und kann in Extremfällen 

zu Selbstmord führen.  
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(18) Die Nutzung von IKT birgt das Risiko einer einfachen, schnellen und 

weitverbreiteten Verstärkung bestimmter Formen von Cybergewalt, die eindeutig die 

Gefahr in sich birgt, dem Opfer tiefgreifenden und lang anhaltenden Schaden 

zuzufügen oder diesen zu verschärfen. Das Potenzial für eine solche Verstärkung, die 

eine Voraussetzung für die Begehung mehrerer in dieser Richtlinie festgelegter 

Straftaten der Cybergewalt ist, sollte durch das Element der „Zugänglichmachung für 

die Öffentlichkeit“ von bestimmtem Material über IKT zum Ausdruck kommen. Die 

Ausdrücke „der Öffentlichkeit zugänglich“ und „öffentlich zugänglich“ sollten so 

verstanden werden, dass potenziell eine ▌Anzahl von Personen erreicht wird. Diese 

Ausdrücke sollten unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände ausgelegt und 

angewandt werden, einschließlich der Technologie, die verwendet wird, um dieses 

Material zugänglich zu machen. Um nicht mehr als Mindestvorschriften für die 

schwersten Formen von Cybergewalt festzulegen, sind die in dieser Richtlinie 

definierten Straftaten auf Handlungen beschränkt, die dem Opfer wahrscheinlich 

schweren Schaden oder schweren psychischen Schaden zufügen, oder auf 

Handlungen, die wahrscheinlich dazu führen, dass das Opfer ernsthaft um die 

eigene Sicherheit oder um die Sicherheit abhängiger Personen fürchtet. Bei der 

Beurteilung der Frage, ob das Verhalten einen schweren Schaden verursachen 

könnte, sollten im Einzelfall  die besonderen Umstände des Einzelfalles 

unbeschadet der Unabhängigkeit der Justiz berücksichtigt werden. Die 

Wahrscheinlichkeit der Verursachung eines schweren Schadens kann aus 

objektiven tatsächlichen Umständen abgeleitet werden. Mit dieser Richtlinie wird 

diesbezüglich ein rechtlicher Mindestrahmen geschaffen, und es steht den 

Mitgliedstaaten frei, strengere strafrechtliche Vorschriften anzunehmen oder 

beizubehalten. 
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(19) Insbesondere aufgrund der Tendenz zur einfachen, schnellen und weiten Verbreitung 

und Begehung sowie ihres intimen Charakters, kann die Zugänglichmachung für die 

Öffentlichkeit von ▌Bildern, Videos oder ähnlichem Material, die bzw. das 

eindeutig sexuelle Handlungen oder intime Körperteile einer Person ohne 

Einverständnis der betreffenden Personen zeigen bzw. zeigt, mittels IKT sehr 

schädlich für die Opfer sein. Der in dieser Richtlinie definierte Straftatbestand sollte 

sich auf alle Arten von solchem Material erstrecken, darunter Bilder, Fotos und 

Videos, einschließlich sexualisierter Bilder, Audio- und Videoclips. Er sollte 

Situationen umfassen, in denen das Material mittels IKT ohne das Einverständnis des 

Opfers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, unabhängig davon, ob das Opfer 

der Erstellung dieses Materials zugestimmt hat oder es an eine bestimmte Person 

weitergegeben hat. Der Straftatbestand sollte auch die nicht einvernehmliche 

Herstellung, Manipulation oder Veränderung, z. B. durch Bildbearbeitung, auch 

mithilfe künstlicher Intelligenz, von Material umfassen, das den Anschein erweckt, 

dass eine Person an sexuellen Handlungen beteiligt ist, sofern das Material 

anschließend mittels IKT der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ohne dass die 

betreffende Person ihr Einverständnis dazu erklärt hat. Eine solche Herstellung, 

Manipulation oder Veränderung sollte die Herstellung von „Deepfakes“ umfassen, 

bei denen das Material einer existierenden Person, existierenden Gegenständen, 

Orten oder anderen Einheiten oder Ereignissen, die sexuelle Handlungen einer 

Person darstellen, deutlich ähnelt und anderen Personen fälschlicherweise als 

authentisch oder wahrheitsgemäß erscheinen würde. Im Interesse eines wirksamen 

Schutzes der Opfer vor solchem Verhalten sollte auch die Androhung eines solchen 

Verhaltens abgedeckt sein.  
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(20) Die Verbreitung von Bildern, Videos oder anderem Material, die bzw. das 

eindeutig sexuelle Handlungen oder intime Körperteile einer anderen Person 

darstellen bzw. darstellt, in der Öffentlichkeit mittels IKT ohne Einverständnis der 

betreffenden Person, sollte nicht unter Strafe gestellt werden, wenn dies zur 

Wahrung der in der Charta garantierten Grundrechte erforderlich ist, 

insbesondere der Freiheit der Meinungsäußerung, einschließlich der Freiheit, 

Informationen und Ideen in einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu 

erhalten und weiterzugeben, sowie der Freiheit der Kunst und der Wissenschaft, 

einschließlich der akademischen Freiheit. Darüber hinaus sollte der 

Straftatbestand nicht den Umgang mit Material durch Behörden umfassen, 

insbesondere zur Durchführung von Strafverfahren oder zur Verhütung, 

Aufdeckung oder Ermittlung von Straftaten, und die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben, eine Person unter bestimmten Umständen von der 

Verantwortung freizustellen, beispielsweise wenn Telefon- oder Internet-Helplines 

Material bearbeiten, um eine Straftat den Behörden zu melden.  
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(21) Cyberstalking ist eine moderne Form der Gewalt, die sich häufig gegen 

Familienangehörige oder im selben Haushalt wie der Täter lebende Personen richtet, 

aber auch von früheren Partnern oder Bekannten verübt wird. Üblicherweise werden 

Technologien vom Täter missbraucht, um das Zwangs- und Kontrollverhalten, die 

Manipulation und die Überwachung zu intensivieren und so die Angst des Opfers zu 

verstärken und es allmählich von Freunden, Familienangehörigen und dem 

beruflichen Umfeld zu isolieren. Daher sollten Mindestvorschriften für 

Cyberstalking festgelegt werden. Der Straftatbestand des Cyberstalking sollte die 

wiederholte oder ständige Überwachung des Opfers mittels IKT ohne dessen 

Einverständnis oder eine rechtliche Genehmigung umfassen. Eine derartige 

Überwachung kann durch die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des 

Opfers, z. B. durch Identitätsdiebstahl, ▌den Diebstahl von Passwörtern, das Hacken 

der Geräte des Opfers, die heimliche Implementierung von Software zur 

Protokollierung von Tastatureingaben, um sich Zugang zu den privaten Bereichen 

des Opfers zu verschaffen, durch die Installation von Anwendungen zur 

Geolokalisierung, einschließlich Stalkerware, oder durch den Diebstahl der Geräte 

des Opfers ermöglicht werden.  
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Ferner sollte der Straftatbestand des Cyberstalking die Überwachung von Opfern, 

ohne dass sie ihr Einverständnis oder Genehmigung erteilt haben, durch technische 

Geräte, die über das Internet der Dinge verbunden sind, beispielsweise intelligente 

Haushaltsgeräte, umfassen. Es kann jedoch Situationen geben, in denen eine 

Überwachung aus legitimen Gründen erfolgt, beispielsweise im Zusammenhang 

mit der Überwachung des Aufenthaltsorts und der Online-Aktivitäten von Kindern 

durch die Eltern, der Überwachung des Gesundheitszustands kranker, älterer oder 

vulnerabler Personen oder von Personen mit Behinderungen durch 

Familienangehörige oder der Medienbeobachtung und Informationsgewinnung 

aus frei zugänglichen Quellen.  

(22) Strafrechtliche Verantwortlichkeit sollte auf Situationen beschränkt bleiben, in 

denen die Überwachung dem Opfer wahrscheinlich schweren Schaden zufügt. Bei 

der Beurteilung, ob eine Handlung wahrscheinlich schweren Schaden verursacht, 

sollte der Schwerpunkt auf die Frage gelegt werden, ob normalerweise zu erwarten 

wäre, dass diese Handlung dem Opfer Schaden zufügt. 

(23) Bei der Festlegung des Straftatbestands des Cyberstalking sollte der Begriff des 

Verfolgens („Tracking“) sich auf das Nachverfolgen des Aufenthaltsortes einer 

Person und ihrer Bewegungen beziehen, während der Begriff der Überwachung 

(„Monitoring“) sich auf die Beobachtung einer Person im allgemeineren Sinn, 

einschließlich der Beobachtung ihrer Aktivitäten, beziehen sollte. Im 

Zusammenhang mit Cyberstalking zielen beide Handlungen letztlich darauf ab, 

Kontrolle über eine Person auszuüben. 
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(24) Es sollten Mindestvorschriften für den Straftatbestand des Cybermobbings festgelegt 

werden, um die schwersten Formen des Cybermobbings zu erfassen. Es sollte die 

wiederholte oder ständige Bedrohung einer Person mittels IKT einschließen, 

zumindest wenn diese Handlungen die Androhung von Straftaten umfassen und 

soweit diese Handlungen wahrscheinlich dazu führen, dass die Person ernsthaft 

um die eigene Sicherheit oder um die Sicherheit abhängiger Personen fürchtet. Es 

sollte auch die gemeinsam mit anderen Personen mittels IKT durchgeführte 

öffentlich zugängliche Bedrohung oder Beleidigung einer Person umfassen, 

soweit diese Handlungen dieser Person wahrscheinlich schweren psychischen 

Schaden zufügen. Solche breit angelegten Angriffe, einschließlich koordinierter 

Gruppenangriffe im Internet, können in Offline-Angriffe übergehen oder erhebliche 

psychische Schäden verursachen und in Extremfällen zum Selbstmord des Opfers 

führen. Diese Angriffe richten sich oft gegen prominente Politikerinnen, 

Journalistinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen oder anderweitig bekannte 

Frauen, aber sie können auch in anderen Zusammenhängen auftreten, zum Beispiel 

auf dem Universitätsgelände, in der Schule oder am Arbeitsplatz.  
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Gegen diese Art von Cybergewalt sollte vor allem dann vorgegangen werden, wenn 

die Angriffe in großem Maßstab stattfinden, beispielsweise in Form von 

Massenmobbing durch eine große Anzahl von Personen. Die Mindestvorschriften 

für den Straftatbestand des Cybermobbings sollten auch die unerbetene 

Übermittlung von Bildern, Videos oder ähnlichem Material, die Genitalien zeigen, 

an eine Person („Cyberflashing“) umfassen, soweit diese Handlungen dieser 

Person wahrscheinlich erheblichen psychischen Schaden zufügen. Cyberflashing 

ist eine häufige Methode, um Frauen einzuschüchtern und zum Schweigen zu 

bringen. Die Mindestvorschriften für den Straftatbestand des Cybermobbings 

sollten auch Vorschriften in Bezug auf Situationen umfassen, in denen 

personenbezogene Daten des Opfers ohne dessen Einverständnis der Öffentlichkeit 

mittels IKT zugänglich gemacht werden, mit dem Ziel, andere Personen dazu 

anzustiften, dem Opfer physischen oder schweren psychischen Schaden zuzufügen 

(„Doxing“). 
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(25) Die zunehmende Nutzung des Internets und der sozialen Medien hat in den letzten 

Jahren zu einem starken Anstieg der öffentlichen Aufstachelung zu Gewalt und Hass, 

auch aus Gründen des ▌Geschlechts, geführt. Der einfache, schnelle und 

umfangreiche Austausch von Hetze durch das digitale Wort wird durch den 

Enthemmungseffekt im Internet verstärkt, da die vermutete Anonymität im Internet 

und das Gefühl der Straflosigkeit die Hemmschwelle der Menschen senkt, sich an 

Hetze zu beteiligen. Frauen sind häufig Ziel von sexistischem und frauenfeindlichem 

Hass im Internet, der sich zu Hasskriminalität in der realen Welt entwickeln kann. 

Diese Handlungen müssen verhindert werden oder es muss in einem frühzeitigen 

Stadium eingeschritten werden. Die Sprache, die bei dieser Art von Aufstachelung 

verwendet wird, bezieht sich nicht immer direkt auf das ▌Geschlecht der Zielperson, 

aber das durch Voreingenommenheit gekennzeichnete Motiv kann aus dem 

Gesamtinhalt oder Kontext der Aufstachelung abgeleitet werden.  
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(26) Der Straftatbestand der Aufstachelung zu Gewalt oder Hass im Internet setzt voraus, 

dass die Aufstachelung nicht in einem rein privaten Kontext, sondern öffentlich 

durch den Einsatz von IKT stattfindet. Daher sollte die öffentliche Verbreitung 

vorausgesetzt werden, was so zu verstehen ist, dass ein bestimmtes Material, das zu 

Gewalt oder Hass aufstachelt, mittels IKT einer potenziell unbegrenzten Anzahl von 

Personen zugänglich gemacht wird, d. h, dass das Material den Nutzern im 

Allgemeinen leicht zugänglich gemacht wird, ohne dass weitere Maßnahmen seitens 

der Person, die das Material zur Verfügung gestellt hat, erforderlich sind, unabhängig 

davon, ob diese Personen tatsächlich auf die in Rede stehenden Informationen 

zugreifen. Dementsprechend sollte in Fällen, in denen eine Registrierung oder die 

Aufnahme in eine Nutzergruppe erforderlich ist, um Zugang zu Material zu erlangen, 

nur dann von einer öffentlichen Verbreitung der Informationen ausgegangen werden, 

wenn die Nutzer, die auf das Material zugreifen möchten, automatisch registriert 

oder aufgenommen werden, ohne eine menschliche Entscheidung oder eine Auswahl, 

wem Zugang gewährt wird. Bei der Beurteilung der Frage, ob Material als 

Aufstachelung zu Hass oder Gewalt einzustufen ist, sollten die zuständigen Behörden 

das in Artikel 11 der Charta verankerte Grundrecht auf Freiheit der 

Meinungsäußerung berücksichtigen. 
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(27) Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Freiheit der Meinungsäußerung 

und der strafrechtlichen Verfolgung der Straftat der Aufstachelung zu Gewalt oder 

Hass im Internet sicherzustellen, sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, nur 

Handlungen unter Strafe zu stellen, die in einer Weise begangen werden, die 

geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu stören, oder die Drohungen, 

Beschimpfungen oder Beleidigungen darstellen. Die Anwendung dieser 

Bedingungen sollte, sofern sie im nationalen Recht vorgeschrieben ist, nicht dazu 

führen, dass die Wirksamkeit der Bestimmung untergraben wird, in der der 

Straftatbestand der Aufstachelung zu Gewalt oder Hass im Internet definiert wird. 

(28) Die Sanktionen für die in dieser Richtlinie festgelegten Straftaten sollten wirksam, 

abschreckend und verhältnismäßig sein. Zu diesem Zweck sollten Mindestmaße 

für das Höchstmaß der Freiheitsstrafe für natürliche Personen festgelegt werden. 

Die Höchstmaße der Freiheitsstrafen, die diese Richtlinie für von natürlichen 

Personen begangene Straftaten vorsieht, sollten zumindest für die schwersten 

Formen solcher Straftaten gelten. 
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(29) Opfer sollten in der Lage sein, Straftaten der Gewalt gegen Frauen oder von 

häuslicher Gewalt leicht zu melden und Beweise vorzulegen, ohne sekundär oder 

wiederholt viktimisiert zu werden. Es ist von größter Bedeutung, dass Opfer bei der 

Meldung von Straftaten möglichst an eine spezialisierte Anlaufstelle verwiesen 

werden, unabhängig davon, ob Strafanzeige gestellt wird. Bei dieser Anlaufstelle 

könnte es sich um einen ausgebildeten Polizeibediensteten oder eine Fachkraft 

handeln, die für die Unterstützung von Opfern geschult wurde. 

(30) Die Mitgliedstaaten sollten zumindest in Bezug auf die in dieser Richtlinie 

festgelegten Cyberstraftaten der nicht-einvernehmlichen Weitergabe von intimem 

oder manipuliertem Material, Cyberstalking, Cybermobbing und Aufstachelung zu 

Gewalt oder Hass im Internet zusätzlich zur persönlichen Meldung die 

Möglichkeit bieten, Anzeige online oder über andere zugängliche und sichere IKT 

für die Meldung von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt zu stellen. Die 

Opfer sollten die Möglichkeit haben, im Zusammenhang mit ihrer Meldung 

stehende Materialien hochzuladen, z. B. Screenshots des mutmaßlichen 

gewalttätigen Verhaltens. 
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(31) Angesichts der Besonderheiten von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

und des erhöhten Risikos, dass Opfer ihre Anzeige zurückziehen, obwohl sie Opfer 

einer Straftat geworden sind, ist es wichtig, dass einschlägige Beweismittel so früh 

wie möglich umfassend im Einklang mit den geltenden nationalen 

Verfahrensvorschriften erhoben werden. 

(32) Die Mitgliedstaaten können den Opfern, wenn sie Straftaten melden, 

Prozesskostenhilfe, einschließlich unentgeltlicher Prozesskostenhilfe, gewähren, 

sofern dies im nationalen Recht vorgesehen ist. Bei der Bewertung der Ressourcen 

des Opfers für die Zwecke der Entscheidung über die Gewährung von 

Prozesskostenhilfe sollten die Mitgliedstaaten berücksichtigen, ob das Opfer 

wirksamen Zugang zu seinen finanziellen Ressourcen hat. Häusliche Gewalt kann 

sich in wirtschaftlicher Kontrolle durch den Täter niederschlagen, und die Opfer 

haben möglicherweise keinen wirksamen Zugang zu ihren eigenen finanziellen 

Ressourcen. 
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(33) Bei häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen, insbesondere wenn sie von engen 

Familienangehörigen oder Intimpartnern verübt wird, können die Opfer durch den 

Täter so unter Druck gesetzt werden, dass sie sich nicht trauen, sich an die 

zuständigen Behörden zu wenden, selbst wenn ihr Leben in Gefahr ist. Aus diesem 

Grund sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre Vorschriften über die 

Vertraulichkeit ▌Angehörige ▌der Gesundheitsberufe ▌nicht daran hindern, es den 

zuständigen Behörden zu melden, wenn sie berechtigten Grund zu der Annahme 

haben, dass eine unmittelbare Gefahr schweren körperlichen Schadens besteht. Eine 

solche Meldung ist gerechtfertigt, da solche Handlungen möglicherweise nicht von 

denjenigen gemeldet werden, die sie erleben oder direkt Zeuge wurden. Ebenso 

werden Fälle von häuslicher Gewalt oder Gewalt gegen Frauen, die sich auf Kinder 

auswirken, oft nur von Dritten wahrgenommen, die ein regelwidriges Verhalten oder 

einen körperlichen Schaden des Kindes feststellen. Kinder müssen wirksam vor 

solchen Formen der Gewalt geschützt werden, und es müssen umgehend 

angemessene Maßnahmen ergriffen werden. Daher sollten Fachkräfte, die mit 

Opfern im Kindesalter in Kontakt kommen, einschließlich Angehörige der 

Gesundheits-, Sozial- und Bildungsberufe, nicht an die Vertraulichkeit gebunden 

sein, wenn sie berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass ▌einem Kind 

schwerer körperlicher Schaden zugefügt worden ist.  
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Melden Fachkräfte solche Fälle von Gewalt, sollten die Mitgliedstaaten dafür Sorge 

tragen, dass sie nicht wegen Verletzung der Vertraulichkeit haftbar gemacht werden. 

Das Berufsgeheimnis der rechtsberatenden Berufe sollte jedoch im Einklang mit 

Artikel 7 der Charta geschützt werden, denn es ist durch die grundlegende Rolle, 

die den rechtsberatenden Berufen in einer demokratischen Gesellschaft zukommt, 

gerechtfertigt. Falls im nationalen Recht vorgesehen, sollten auch das 

Beichtgeheimnis oder gleichwertige Grundsätze, die zum Schutz der 

Religionsfreiheit gelten, geschützt werden. Darüber hinaus lässt die Möglichkeit 

für Fachkräfte, solche Fälle von Gewalt zu melden, nationale Vorschriften in 

Bezug auf die Geheimhaltung von Quellen, die im Zusammenhang mit den 

Medien gelten, unberührt. 

(34) Um die Dunkelziffer in Fällen, in denen das Opfer ein Kind ist, zu verringern, sollten 

sichere und kindgerechte Meldeverfahren eingeführt werden. Dazu kann die 

Befragung durch die zuständigen Behörden in einfacher und verständlicher Sprache 

gehören. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Fachkräfte, die auf die 

Betreuung und Begleitung von Kindern spezialisiert sind, soweit wie möglich zur 

Verfügung stehen, um die Kinder bei den Meldeverfahren zu unterstützen. Es 

kann Umstände geben, in denen eine solche Unterstützung nicht relevant ist, z. B. 

aufgrund der Reife des Kindes oder im Falle einer Online-Meldung, oder wenn 

sich eine solche Unterstützung als schwierig erweisen könnte, beispielsweise in 

dünn besiedelten Gebieten. 
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(35) Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Opfer, die 

Drittstaatsangehörige sind, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus nicht davon 

abgehalten werden, Fälle von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt zu 

melden, und dass sie in Bezug auf ihren Aufenthaltsstatus im Einklang mit den 

Zielen der Richtlinie 2012/29/EU diskriminierungsfrei behandelt werden. Um alle 

Opfer vor wiederholter Gewalt zu schützen, ist es wichtig, einen opferzentrierten 

Ansatz zu verfolgen. Insbesondere sollte sichergestellt werden, dass die 

Durchsetzung des Rückkehrverfahrens gemäß der Richtlinie 2008/115/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 die Opfer nicht daran hindert, von ihrem 

Anspruch auf rechtliches Gehör gemäß der Richtlinie 2012/29/EU Gebrauch zu 

machen. Die Mitgliedstaaten können gemäß der Richtlinie 2008/115/EG 

beschließen, illegal in ihrem Hoheitsgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen 

wegen Vorliegen eines Härtefalls oder aus humanitären oder sonstigen Gründen 

einen eigenen Aufenthaltstitel oder eine sonstige Aufenthaltsberechtigung zu 

erteilen, und haben der Verpflichtung aus der genannten Richtlinie 

nachzukommen, innerhalb der Frist für die freiwillige Ausreise soweit wie möglich 

die spezifischen Bedürfnisse vulnerabler Personen zu berücksichtigen, wenn eine 

solche Frist gemäß der genannten Richtlinie gewährt wird. 

                                                 

6 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 
24.12.2008, S. 98). 
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(36) Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anzeigen von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt können für die Opfer besondere Risiken bergen, da sie sich 

möglicherweise nach wie vor in unmittelbarer Gefahr befinden und es sich bei den 

Tätern oft um enge Familienangehörige oder Ehepartner handelt. Daher sollten die 

zuständigen Behörden angemessen geschult sein und über angemessenes 

Fachwissen und wirksame Ermittlungsinstrumente verfügen, um solche Akte zu 

untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, ohne spezialisierte Dienststellen oder 

Einheiten einrichten zu müssen.  

(37) Die Ermittlungen wegen oder die strafrechtliche Verfolgung von 

Vergewaltigungen sollten nicht von einer Meldung oder Anzeige seitens eines 

Opfers oder seines Vertreters abhängen. Ebenso sollte das Strafverfahren auch 

dann fortgesetzt werden, wenn das Opfer die Anzeige zurückzieht. Dies gilt 

unbeschadet der Möglichkeit der Strafverfolgungsbehörden, das Strafverfahren 

nach eigenem Ermessen aus anderen Gründen einzustellen, z. B. wenn sie zu dem 

Schluss kommen, dass keine ausreichenden Beweise vorliegen, um das 

Strafverfahren fortzusetzen. 
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(38) Die Opfer häuslicher und sexueller Gewalt benötigen in der Regel sofortigen Schutz 

und besondere Unterstützung, z. B. im Falle von Gewalt von einem Intimpartner, da 

die Wiederholungsrate tendenziell hoch ist. Daher sollte zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt, zum Beispiel zum Zeitpunkt des ersten Kontakts des Opfers mit den 

zuständigen Behörden, sobald wie möglich nach dem ersten Kontakt des Opfers mit 

den zuständigen Behörden oder sobald der Verdacht besteht, dass die Person Opfer 

häuslicher oder sexueller Gewalt ist, eine individuelle Begutachtung der Bedürfnisse 

des Opfers eingeleitet werden. Dies kann bereits geschehen, bevor ein Opfer eine 

Straftat förmlich gemeldet hat, oder von Amts wegen durch die zuständigen 

Behörden, wenn eine dritte Partei die Straftat meldet.  
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(39) Bei der Begutachtung des Schutz- und Unterstützungsbedarfs des Opfers sollte das 

Hauptaugenmerk auf der Gewährleistung der Sicherheit des Opfers und der 

Bereitstellung maßgeschneiderter Unterstützung liegen, wobei unter anderem die 

individuellen Umstände des Opfers zu berücksichtigen sind. Umstände, die 

besondere Aufmerksamkeit erfordern, könnten zum Beispiel eine Schwangerschaft 

des Opfers, die Abhängigkeit des Opfers vom Täter oder seine Beziehung zu ihm, 

das Risiko, dass das Opfer zum Täter oder Verdächtigen zurückkehrt, die kürzlich 

erfolgte Trennung von einem Täter oder Verdächtigen, das potenzielle Risiko, dass 

Kinder dazu benutzt werden, Kontrolle über das Opfer auszuüben, die Risiken für 

Opfer mit Behinderungen oder die Ausnutzung von Haustieren, um Druck auf das 

Opfer auszuüben, sein. Der Grad der psychologischen oder wirtschaftlichen 

Kontrolle des Täters oder Verdächtigen über das Opfer sollte ebenfalls 

berücksichtigt werden. 
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(40) Um eine umfassende Unterstützung und einen umfassenden Schutz der Opfer zu 

gewährleisten, sollten alle zuständigen Behörden und einschlägigen Stellen – nicht 

nur Strafverfolgungs- und Justizbehörden – auf der Grundlage klarer Leitlinien der 

Mitgliedstaaten in die Bewertung der Risiken für die Opfer und der geeigneten 

Unterstützungsmaßnahmen einbezogen werden. Diese Leitlinien sollten Faktoren 

enthalten, die bei der Bewertung des vom Täter oder Verdächtigen ausgehenden 

Risikos zu berücksichtigen sind; dazu gehört auch die Überlegung, dass von 

Verdächtigen, denen geringfügige Straftaten zur Last gelegt werden, genauso eine 

Gefahr ausgeht wie von Verdächtigen, denen schwerere Straftaten zur Last gelegt 

werden, insbesondere in Fällen von häuslicher Gewalt und Stalking. Die zuständigen 

Behörden sollten die individuelle Begutachtung in regelmäßigen Abständen 

überprüfen, um sicherzustellen, dass kein neuer Schutz- oder 

Unterstützungsbedarf des Opfers unberücksichtigt bleibt. Diese Überprüfungen 

könnten zum Beispiel bei wichtigen Meilensteinen im Verfahren stattfinden, wie 

dem Beginn eines Gerichtsverfahrens oder der Verkündung eines Urteils oder 

einer Anordnung, oder im Zusammenhang mit Verfahren zur Änderung der 

Sorgerechtsregelung oder des Umgangsrechts. 
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(41) Damit es nicht zu einer sekundären und wiederholten Viktimisierung, 

Einschüchterung und Vergeltungsmaßnahmen kommt, sollten abhängige 

Personen die gleichen Schutzmaßnahmen wie das Opfer erhalten, es sei denn, es 

gibt Anzeichen dafür, dass die abhängigen Personen keine besonderen 

Bedürfnisse haben. Die zuständigen Behörden sollten prüfen, ob es Anzeichen 

dafür gibt, dass die abhängige Person keinen besonderen Schutzbedarf hat, da 

eine Maßnahme, die auf der falschen Annahme eines besonderen Schutzbedarfs 

beruht, in dem Fall, dass festgestellt werden kann, dass kein besonderer 

Schutzbedarf besteht, unverhältnismäßig wäre. Abhängige Personen unter 

18 Jahren sind aufgrund ihrer Vulnerabilität besonders gefährdet, emotionalen 

Schaden zu erleiden, der ihre Entwicklung beeinträchtigt. Sofern dies im 

nationalen Recht vorgesehen ist, können auch andere abhängige Personen als 

ähnlich gefährdet gelten. 
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(42) Die Opfer benötigen oft besondere Unterstützung. Damit sie auch tatsächlich 

Unterstützungsangebote erhalten, sollten die zuständigen Behörden die Opfer an 

geeignete Unterstützungsdienste verweisen. Das sollte insbesondere dann 

geschehen, wenn eine individuelle Begutachtung ergeben hat, dass das Opfer einer 

besonderen Unterstützung bedarf. Bei der Entscheidung darüber, ob Opfer im 

Kindesalter an Unterstützungsdienste vermittelt werden sollen, sollte – gemäß 

Artikel 24 der Charta – das Wohl dieser Opfer eine vorrangige Erwägung sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Verarbeitung damit 

zusammenhängender personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im 

Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen über die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 

und des Rates7 und im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2016/680 des 

Europäischen Parlaments und des Rates8 auf einer Rechtsgrundlage erfolgt.  

                                                 
7 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

8 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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Eine solche Rechtsgrundlage sollte angemessene Garantien für personenbezogene 

Daten enthalten, wobei der Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz gewahrt bleibt 

und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und 

Interessen der betroffenen Personen vorgesehen sind. Wenn die zuständigen 

Behörden personenbezogene Daten von Opfern an Unterstützungsdienste 

übermitteln, um die Opfer an diese zu verweisen, sollten sie sicherstellen, dass die 

übermittelten Daten auf das notwendige Maß beschränkt sind, um die 

Unterstützungsdienste über die Umstände des Falles zu informieren, damit die Opfer 

angemessene Unterstützung und angemessenen Schutz erhalten. Ein Hilfsdienst 

sollte personenbezogene Daten nur so lange speichern, wie dies erforderlich ist, 

höchstens jedoch fünf Jahre – oder für einen kürzeren Zeitraum, falls nach 

nationalem Recht vorgesehen – nach dem letzten Kontakt zwischen dem 

Hilfsdienst und dem Opfer.  
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(43) Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die 

Verfügbarkeit von Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverboten und 

Schutzanordnungen zu gewährleisten, um für einen wirksamen Schutz der Opfer und 

abhängiger Personen Sorge zu tragen.  

(44) Ohne dass die Festnahme und Inhaftierung von Verdächtigen und Tätern, die 

weiterhin dem nationalen Recht unterliegen, ersetzt werden, sollten die 

Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass in Situationen einer unmittelbaren Gefahr, z. B., 

wenn ein Schaden unmittelbar bevorsteht oder bereits eingetreten ist und 

wahrscheinlich wieder eintreten wird, Eilschutzanordnungen, Kontakt- und 

Näherungsverbote und Schutzanordnungen erlassen werden können, und dass die 

Opfer in solchen relevanten Situationen und in Fällen, in denen derlei 

Anordnungen und Verbote nach nationalem Recht Gegenstand eines Antrags des 

Opfers sind, davon in Kenntnis gesetzt werden, dass sie derlei Anordnungen und 

Verbote beantragen können. 

(45) Schutzanordnungen können das Verbot für den Täter oder Verdächtigen umfassen, 

bestimmte Orte zu betreten, sich dem Opfer oder abhängigen Personen näher als die 

vorgeschriebene Entfernung zu nähern oder mit ihnen in Kontakt zu treten, 

einschließlich der Nutzung von Online-Schnittstellen. Schutzanordnungen können 

auch das Verbot beinhalten, Schusswaffen oder tödliche Waffen zu besitzen. 

Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverbote oder Schutzanordnungen 

sollten für einen bestimmten Zeitraum oder bis zu ihrer Abänderung oder 

Aufhebung erlassen werden. 
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(46) Elektronische Überwachung bietet die Möglichkeit, gegebenenfalls die Einhaltung 

von Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverboten und 

Schutzanordnungen sicherzustellen, Beweismaterial für Verstöße gegen solche 

Verbote und Anordnungen zu erfassen und die Überwachung von Straftätern zu 

verbessern. Sofern verfügbar, angemessen und relevant, und unter 

Berücksichtigung der Umstände des Falles und der Rechtsnatur des Verfahrens 

sollte eine elektronische Überwachung in Erwägung gezogen werden, um die 

Vollstreckung von Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverboten und 

Schutzanordnungen zu gewährleisten. Wird eine elektronische Überwachung 

eingesetzt, sollten die Opfer stets über die Möglichkeiten und Grenzen dieser 

Überwachung informiert werden. 

(47) Um die Wirksamkeit von Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverboten 

und Schutzanordnungen zu gewährleisten, sollten Verstöße gegen solche 

Anordnungen mit Strafen geahndet werden. Diese Strafen können strafrechtlicher 

oder nicht strafrechtlicher Art sein und Freiheitsstrafen, Geldstrafen oder jede andere 

Sanktion umfassen, die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. Es ist von 

entscheidender Bedeutung, dass Opfer die Möglichkeit haben, über einen Verstoß 

gegen Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverbote oder 

Schutzanordnungen informiert zu werden, wenn ein solcher Verstoß 

Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben könnte. Da Verstöße gegen 

Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverbote oder Schutzanordnungen 

das Risiko erhöhen und weitere Schutzmaßnahmen erforderlich machen können, 

sollte nach einem gemeldeten Verstoß erforderlichenfalls eine erneute individuelle 

Bewertung der jeweiligen Anordnungen bzw. Verbote in Betracht gezogen werden. 
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(48) Die Vorlage von Beweisen für sexuelles Verhalten in der Vergangenheit, die 

sexuellen Vorlieben des Opfers und die Kleidung oder das Outfit des Opfers mit 

dem Ziel, die Glaubwürdigkeit und das fehlende Einverständnis des Opfers in Fällen 

sexueller Gewalt, insbesondere bei Vergewaltigungen, in Frage zu stellen, kann dazu 

führen, dass schädliche Stereotypen über Opfer aufrechterhalten werden und es zu 

einer sekundären oder wiederholten Viktimisierung kommt. Die Mitgliedstaaten 

sollten daher sicherstellen, dass Beweise für das sexuelle Verhalten des Opfers in 

der Vergangenheit oder andere damit zusammenhängende Aspekte des 

Privatlebens des Opfers nur zulässig sind, wenn es zur Prüfung einer spezifischen 

Frage in dem jeweiligen Fall oder für die Ausübung der Verteidigungsrechte 

erforderlich ist. 
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(49) Angesichts der besonderen Eigenheiten und Umstände im Zusammenhang mit 

Straftaten der Gewalt gegen Frauen oder von häuslicher Gewalt haben Leitlinien 

für Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften einen inhärenten Wert. 

Aufgrund der Vulnerabilität der Opfer ist eine Anleitung dafür, wie sie in jeder 

Phase des Verfahrens behandelt werden sollten, von wesentlicher Bedeutung, um 

das Bewusstsein zu schärfen und einer Reviktimisierung beim Vorgehen gegen 

diese Arten von Straftaten vorzubeugen. Leitlinien für Staatsanwaltschaften 

können sowohl als Verfahrenshandbuch als auch als Referenz für bewährte 

Verfahren verstanden werden. Insbesondere in Bezug darauf, wie mit den Opfern 

umgegangen werden sollte und wie sie entsprechend ihren einzigartigen 

Umständen und Erfahrungen behandelt werden sollten, können spezialisierte 

Unterstützungsdienste für Frauen auf der Grundlage ihrer täglichen Interaktion 

mit Opfern fachliche Beratung und Anleitung bieten. Die Mitgliedstaaten werden 

angeregt, bei der Erstellung und Überarbeitung solcher Leitlinien spezialisierte 

Unterstützungsdienste für Frauen zu konsultieren und mit ihnen 

zusammenzuarbeiten. Die Mitgliedstaaten sollten ihre Leitlinien für 

Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften überprüfen, wenn 

bedeutende Entwicklungen in ihrem Rechtsrahmen oder in der Gesellschaft 

insgesamt eintreten. Dies könnte Fälle umfassen, in denen wesentliche 

Änderungen an bestehenden Rechtsvorschriften oder der ständigen 

Rechtsprechung vorgenommen werden oder in denen neue Tendenzen oder 

Formen von Gewalt auftreten, insbesondere, wenn technologische Entwicklungen 

zu neuen Formen der Cybergewalt führen. 
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(50) Angesichts der Komplexität und Schwere von Straftaten der Gewalt gegen Frauen 

und von häuslicher Gewalt sowie angesichts des besonderen Unterstützungsbedarfs 

der Opfer sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die benannten Stellen 

zusätzliche Unterstützung leisten und solche Straftaten verhüten. Angesichts ihres 

Fachwissens in Fragen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sind die 

nationalen Gleichbehandlungsstellen, die gemäß der Richtlinie 2004/113/EG des 

Rates9 und der Richtlinien 2006/54/EG10 und 2010/41/EU11 des Europäischen 

Parlaments und des Rates eingerichtet wurden, gut geeignet, diese Aufgabe zu 

erfüllen. Damit diese Stellen ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen können, sollten 

die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass sie mit ausreichenden Personal- und 

Finanzmitteln ausgestattet werden.  

                                                 
9 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. L 373 vom 21.12.2004, 
S. 37). 

10 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (ABl. L 204 vom 
26.7.2006, S. 23). 

11 Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der 
Richtlinie 86/613/EWG des Rates (ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1). 
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(51) Bestimmte Straftaten, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, bergen ein 

erhöhtes Risiko einer wiederholten, länger andauernden oder sogar ständigen 

Viktimisierung. Dieses Risiko besteht insbesondere im Zusammenhang mit 

Straftaten, bei denen ▌über IKT-Material zugänglich gemacht wird, das das Ergebnis 

bestimmter Straftaten im Bereich Cybergewalt ist, denn solches Material lässt sich 

leicht und schnell in großem Umfang verbreiten, und es ist oft schwierig, dieses 

Material zu entfernen. Dieses Risiko bleibt in der Regel auch nach einer Verurteilung 

bestehen. Um die Rechte der Opfer dieser Straftaten wirksam zu schützen, sollten die 

Mitgliedstaaten daher geeignete Maßnahmen zur unverzüglichen Entfernung des in 

Rede stehenden Materials ergreifen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entfernung 

an der Quelle nicht immer durchführbar ist, beispielsweise aufgrund rechtlicher oder 

praktischer Schwierigkeiten bei der Durchführung oder Vollstreckung einer 

Anordnung zur Entfernung, sollte es den Mitgliedstaaten auch gestattet sein, 

Maßnahmen zur unverzüglichen Sperrung des Zugangs zu solchem Material 

vorzusehen.  
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(52) Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Anordnungen und andere Maßnahmen zur 

Entfernung und Sperrung des Zugangs zu einschlägigem Material sollten die 

einschlägigen Vorschriften der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen 

Parlaments und des Rates12 unberührt lassen. Insbesondere sind derlei Anordnungen 

mit dem Verbot der allgemeinen Überwachungspflicht oder der Verpflichtung zur 

aktiven Nachforschung und mit den besonderen Anforderungen der Verordnung in 

Bezug auf die Anordnung zur Entfernung illegaler Online-Inhalte in Einklang zu 

bringen.  

(53) Unter die Maßnahmen zur Entfernung des Materials oder zur unverzüglichen 

Sperrung des Zugangs zu dem Material sollte insbesondere die Befugnis der 

nationalen Behörden fallen, den Anbietern von Hostingdiensten anzuordnen, ein 

oder mehrere bestimmte Elemente des betreffenden Materials zu entfernen oder den 

Zugang dazu zu sperren. Die nationalen Behörden sollten auch befugt sein, an 

andere einschlägige Anbieter von Vermittlungsdiensten die Anordnung zu richten, 

den Zugang zu sperren. 

                                                 
12  Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 
27.10.2022, S. 1). 
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(54) Solche Maßnahmen zur Entfernung oder Sperrung des Zugangs, insbesondere unter 

anderem Anordnungen zur Entfernung oder Sperrung des Zugangs, können die 

Rechte und Interessen von Parteien, bei denen es sich nicht um Opfer handelt, z. B. 

der Inhalteanbieter, der Anbieter von Hostingdiensten, deren Dienste genutzt 

werden könnten, und der Endnutzer dieser Dienste, sowie das allgemeine Interesse 

beeinträchtigen. Daher sollte sichergestellt werden, dass derlei Anordnungen und die 

anderen Maßnahmen nur auf transparente Weise erlassen bzw. getroffen werden 

können und dass angemessene Garantien vorgesehen werden, um dafür Sorge zu 

tragen, dass sie auf das notwendige und verhältnismäßige Maß beschränkt bleiben, 

dass Rechtssicherheit gewährleistet ist, dass Anbieter von Hostingdiensten, andere 

einschlägige Anbieter von Vermittlungsdiensten und Inhalteanbieter ihr Recht auf 

einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf im Einklang mit dem nationalen Recht 

wahrnehmen können und dass ein fairer Ausgleich zwischen allen beteiligten 

Rechten und Interessen, einschließlich der Grundrechte aller betroffenen Parteien im 

Einklang mit der Charta, gefunden wird. ▌Es ist wichtig, dass alle Rechte und 

Interessen, die auf dem Spiel stehen, auf Einzelfallbasis ▌abgewogen werden. 
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(55) In Anbetracht der potenziellen Bedeutung des Materials, das Gegenstand von 

Anordnungen oder anderen Maßnahmen im Rahmen dieser Richtlinie zur Entfernung 

oder Sperrung des Zugangs zu diesem Material für die Ermittlung oder Verfolgung 

der einschlägigen Straftaten nach dem Strafrecht sein kann, sollten die erforderlichen 

Maßnahmen getroffen werden, damit die zuständigen Behörden dieses Material 

erforderlichenfalls erhalten oder sichern können. Diese Maßnahmen können zum 

Beispiel darin bestehen, dass die betreffenden Anbieter von Hostingdiensten oder 

andere einschlägige Anbieter von Vermittlungsdiensten und Inhalteanbieter 

verpflichtet werden, das Material an diese Behörden zu übermitteln oder für einen 

begrenzten Zeitraum aufzubewahren, der nicht über das erforderliche Maß 

hinausgeht. Bei all diesen Maßnahmen sollte für die Sicherheit des Materials gesorgt 

werden, und die Maßnahmen sollten auf das angemessene und verhältnismäßige 

Maß beschränkt bleiben sowie den geltenden Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten Rechnung tragen. 

(56) Um eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden, sollten die Opfer die Möglichkeit 

haben, im Rahmen des Strafverfahrens eine Entschädigung zu erhalten. ▌  

(57) Spezialisierte Unterstützungsdienste sollten den Opfern aller Formen von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, 

Verstümmelung weiblicher Genitalien, Zwangsheirat, Zwangsabtreibung und 

Zwangssterilisation, sexueller Belästigung und verschiedener Formen von 

Cybergewalt, Unterstützung bieten. Opfern sollten spezialisierte 

Unterstützungsdienste angeboten werden, unabhängig davon, ob sie förmlich 

Anzeige erstattet haben. 
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(58) Spezialisierte Unterstützungsdienste sollte den Opfern eine auf ihre speziellen 

Bedürfnisse zugeschnittene Hilfe bieten. Diese Unterstützung sollte von einer 

Person des jeweils gleichen Geschlechts bereitgestellt werden, wenn dies beantragt 

wird oder angemessen ist und eine solche Person zur Verfügung steht. Auf der 

Grundlage der in der Richtlinie 2012/29/EU festgelegten Anforderungen muss der 

Rechtsrahmen ergänzt werden, damit gewährleistet ist, dass spezialisierte 

Unterstützungsdienste mit allen erforderlichen Instrumenten ausgestattet sind, um 

Opfern im Hinblick auf ihre besonderen Bedürfnisse gezielte und integrierte 

Unterstützung bereitzustellen. Diese Dienste könnten neben den allgemeinen 

Unterstützungsdiensten für Opfer – oder als zu diesen gehörig – bereitgestellt 

werden, die auf bestehende Einrichtungen zurückgreifen können, die eine 

spezialisierte Unterstützung anbieten, etwa spezialisierte Unterstützungsdienste für 

Frauen. Spezialisierte Unterstützung kann von staatlichen Behörden, 

Opferhilfeorganisationen oder anderen nichtstaatlichen Organisationen geleistet 

werden, wobei die geografische Lage und die demografische Zusammensetzung 

der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. Diese Behörden bzw. Organisationen 

sollten mit ausreichenden Personal- und Finanzmitteln ausgestattet werden. Wenn 

die Dienste von nichtstaatlichen Organisationen erbracht werden, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese angemessene Mittel erhalten. 
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(59) Spezialisierte Unterstützungsdienste für Frauen können eine entscheidende Rolle 

spielen, wenn es darum geht, Opfer zu beraten und zu unterstützen; dazu gehören 

Frauenunterstützungszentren, Schutzunterkünfte für Frauen, Helplines, 

Krisenzentren für Opfer von Vergewaltigungen und sexueller Gewalt sowie 

Dienste zur Primärprävention. Sie können von nichtstaatlichen von Frauen 

geführten Organisationen bereitgestellt werden. 

(60) Die Opfer haben in der Regel einen mehrfachen Schutz- und Unterstützungsbedarf. 

Um diesen Bedürfnissen wirksam gerecht zu werden, sollten die Mitgliedstaaten 

spezialisierte Unterstützungsdienste bereitstellen, indem sie diese in denselben 

Räumlichkeiten anbieten, indem sie diese über eine ▌Anlaufstelle koordinieren oder 

indem sie den Zugang zu diesen Diensten durch einen zentralen Online-Zugang 

erleichtern. Mit einem derartigen zentralen Online-Zugang würde sichergestellt 

werden, dass auch Opfer in abgelegenen Gebieten oder Opfer, die besagte 

spezialisierte Unterstützungsdienste nicht aufsuchen können, Zugang zu diesen 

Diensten haben. Ein derartiger zentraler Online-Zugang sollten mindestens eine 

einzige Website umfassen, die auf dem neuesten Stand gehalten wird und auf der 

alle relevanten Informationen über verfügbare Hilfs- und Schutzdienste sowie 

Anleitungen für den Zugang zu diesen bereitgestellt werden▌. Eine solche Website 

sollte den Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen 

entsprechen. 
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(61) Die Opfer haben aufgrund der Traumata, die sie erlitten haben, einen 

einzigartigen Unterstützungsbedarf. Spezialisierte Unterstützungsdienste sollten 

den Opfern Hilfe angedeihen lassen, die sie stärkt und die sie bei ihrer Heilung 

unterstützt. Spezialisierte Unterstützungsdienste sollten in ausreichender Zahl zur 

Verfügung stehen und angemessen über das Hoheitsgebiet eines jeden 

Mitgliedstaats verteilt sein, wobei die geografische Lage und demografische 

Zusammensetzung des betreffenden Mitgliedstaats sowie die Bereitstellung von 

Online-Tools zu berücksichtigen sind. Zu diesem Zweck sollte die spezialisierte 

Unterstützung – wann immer möglich – in einer Sprache erfolgen, die das Opfer 

versteht, und in einer für das Opfer altersgerechten Weise.  

(62) Spezialisierte Unterstützungsdienste, darunter Schutzunterkünfte und Krisenzentren 

für Opfer von Vergewaltigungen, sollten in Krisen und Notlagen, auch bei 

Gesundheitskrisen, als unverzichtbar gelten. Das Ziel sollte darin bestehen, dass 

diese Dienste ▌in solchen Situationen, in denen häusliche Gewalt und Gewalt gegen 

Frauen tendenziell zunehmen, weiterhin angeboten werden. 

(63) Opfer sollten vor, während und für einen angemessenen Zeitraum nach dem 

Strafverfahren unterstützt werden, beispielsweise, wenn noch eine medizinische 

Behandlung erforderlich ist, um die schweren körperlichen oder psychischen Folgen 

der Gewalt zu bewältigen, oder wenn die Sicherheit des Opfers insbesondere 

aufgrund der Aussagen des Opfers im Rahmen dieses Verfahrens gefährdet ist. 
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(64) Der traumatische Charakter sexueller Gewalt, einschließlich Vergewaltigung, 

erfordert eine besonders einfühlsame Reaktion durch geschultes und spezialisiertes 

Personal. Opfer dieser Art von Gewalt benötigen eine sofortige ▌ Unterstützung bei 

der Verarbeitung traumatischer Erlebnisse in Kombination mit sofortigen 

gerichtsmedizinischen Untersuchungen, um die für die künftige Strafverfolgung 

erforderlichen Beweise sicherzustellen. Krisenzentren für Opfer von 

Vergewaltigungen oder Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt sollten in 

ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und angemessen über das Gebiet eines 

jeden Mitgliedstaats verteilt sein, wobei die geografische Lage und die 

demografische Zusammensetzung des betreffenden Mitgliedstaats zu 

berücksichtigen ist. Derlei Zentren können Teil des bestehenden 

Gesundheitssystems in den Mitgliedstaaten sein. Auch die Opfer von 

Verstümmelung weiblicher Genitalien, bei denen es sich häufig um Mädchen 

handelt, benötigen in der Regel gezielte Unterstützung. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass sie diesen Opfern gezielte Unterstützung zur 

Verfügung stellen. Angesichts der besonderen Umstände der Opfer solcher 

Straftaten und ihrer damit verbundenen Vulnerabilität sollten bei der 

Bereitstellung dieser speziellen Unterstützung die höchsten Standards in Bezug 

auf Privatsphäre und Vertraulichkeit eingehalten werden. 
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(65) Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird in den Richtlinien 2004/113/EG, 

2006/54/EG und 2010/41/EU als eine Form der Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts behandelt. ▌Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hat sowohl für die 

Opfer als auch für die Arbeitgeber erhebliche negative Folgen ▌. Interne oder 

externe Beratungsdienste sollten sowohl den Opfern als auch den Arbeitgebern zur 

Verfügung gestellt werden, sofern sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nach dem 

jeweiligen nationalem Recht ausdrücklich unter Strafe gestellt ist. Derlei Dienste 

sollten Informationen über den angemessenen Umgang mit Fällen sexueller 

Belästigung am Arbeitsplatz sowie zu verfügbaren Rechtsbehelfen umfassen, mit 

denen die Entfernung des Täters vom Arbeitsplatz erwirkt werden kann.  
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(66) Die Mitgliedstaaten werden darin bestärkt, sicherzustellen, dass die nationalen 

Helplines unter der unionsweit einheitlichen Nummer, d. h. 116016, zusätzlich zu 

etwaig bestehenden nationalen Nummern kostenlos und rund um die Uhr erreichbar 

sind. Die Öffentlichkeit sollte angemessen darüber informiert werden, dass es diese 

einheitliche Nummer gibt und wie sie genutzt werden kann. Derlei Helplines 

sollten im Einklang mit den nationalen Gepflogenheiten von spezialisierten 

Unterstützungsdiensten, einschließlich spezialisierter Unterstützungsdienste für 

Frauen, betrieben werden können. Die bestehenden Anbieter derartiger Helplines, 

einschließlich nichtstaatlicher Organisation, verfügen über umfangreiche 

Erfahrung bei der Erbringung solcher Dienste. Die über derartige Helplines 

angebotene Unterstützung sollte eine Krisenberatung umfassen und darin bestehen, 

dass die Opfer Informationen über Dienste mit persönlichem Kontakt wie 

Schutzunterkünfte, spezialisierte Unterstützungsdienste, andere einschlägige 

Sozial- und Gesundheitsdienste oder die Polizei umfassen. Helplines für die 

Unterstützung von Opfern von Straftaten sollten in der Lage sein, Opfer bei 

Bedarf und auf Anfrage an spezialisierte Unterstützungsdienste, spezialisierte 

Helplines oder beides zu verweisen. 
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(67) Schutzunterkünfte und eine sonstige geeignete vorläufige Unterbringung für Opfer 

von Straftaten spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der Opfer vor Gewalttaten. 

Über die Bereitstellung eines sicheren Aufenthaltsortes hinaus sollte in den 

Schutzunterkünften die notwendige Unterstützung für die mit der Gesundheit der 

Opfer, auch ihrer psychischen Gesundheit, ihrer finanziellen Lage und dem Wohl 

ihrer Kinder zusammenhängenden Probleme geboten werden, um die Opfer letztlich 

darauf vorzubereiten, ein eigenständiges Leben zu führen. Die Mitgliedstaaten 

sollten sicherstellen, dass ausreichend Schutzunterkünfte und Möglichkeiten zu 

einer sonstigen geeigneten vorläufigen Unterbringung zur Verfügung stehen. Mit 

dem Begriff „ausreichend“ soll sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse aller 

Opfer sowohl in Bezug auf Plätze in Schutzunterkünften als auch in Bezug auf 

spezialisierte Unterstützung erfüllt werden. Im abschließenden Tätigkeitsbericht 

der Task Force des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 

einschließlich häuslicher Gewalt, aus September 2008 wird eine sichere 

Unterbringung in speziellen Schutzunterkünften für Frauenempfohlen, die in 

jeder Region mit einem Familienplatz je 10 000 Einwohner zur Verfügung stehen.  
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Die Zahl der Plätze in Schutzunterkünften sollte jedoch von einer realistischen 

Schätzung des tatsächlichen Bedarfs abhängen. Die Identität der Opfer, die sich in 

solchen Schutzunterkünften aufhalten, sollte vertraulich bleiben, um für die 

Sicherheit der Frauen zu sorgen. Die Schutzunterkünfte sollten so ausgestattet 

sein, dass sie den besonderen Bedürfnissen der Frauen gerecht werden, auch 

durch das Angebot von Schutzunterkünften ausschließlich für Frauen. Es sollten 

Schutzunterkünfte und Möglichkeiten zu einer sonstigen geeigneten vorläufigen 

Unterbringung für abhängige Personen unter 18 Jahren bereitgestellt werden. 

Dennoch haben die Sicherheit und das Wohlergehen der Opfer, die in einer 

solchen Schutzunterkunft und Unterbringung verbleiben, nach wie vor oberste 

Priorität, insbesondere wenn Opfer und abhängige Personen, die fast volljährig 

sind, gemeinsam untergebracht sind. Ist die Schutzunterkunft nicht kostenlos und 

verlangen die Mitgliedstaaten von den Opfern, die in einer Schutzunterkunft oder 

einer vorläufigen Unterbringung aufgenommen werden, einen Beitrag, so sollte 

der Beitrag erschwinglich sein und den Zugang der Opfer zu einer 

Schutzunterkunft oder einer vorläufigen Unterbringung nicht behindern. Es sollte 

sichergestellt sein, dass in den Schutzunterkünften geschultes und spezialisiertes 

Personal mit den Opfern in Kontakt tritt und sie unterstützt. 
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(68) Damit die negativen Folgen für Kinder wirksam angegangen werden können, sollten 

Kinder durch spezielle, ihrem Alter und ihren Entwicklungsbedürfnissen sowie 

ihrer jeweiligen individuellen Situation angemessene psychologische Beratung und 

gegebenenfalls pädiatrische Betreuung unterstützt werden, und zwar sobald die 

zuständigen Behörden hinreichende Gründe für die Annahme haben, dass Kinder 

Opfer von Gewalt geworden sein könnten, einschließlich Kindern, die Zeugen ▌sind. 

Bei der Unterstützung von Kindern sollten die Rechte des Kindes, wie sie in 

Artikel 24 der Charta dargelegt sind, im Vordergrund stehen. 

(69) Angesichts der lebenslangen Folgen von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher 

Gewalt für Kinder, deren Elternteil bei diesen Straftaten ums Leben gekommen ist, 

sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese Richtlinie diesen Kindern in 

vollem Umfang zugutekommt, insbesondere in Form von gezielten Schutz- und 

Unterstützungsmaßnahmen, auch während einschlägiger Gerichtsverfahren. 
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(70) Zum Schutz der Kinder während möglicher Besuche bei einem Straftäter oder 

Verdächtigen, der nach geltenden Vorschriften des nationalen Zivilrechts Träger 

der elterlichen Verantwortung für das Kind mit Umgangsrecht ist, sollten die 

Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass überwachte, neutrale Orte, einschließlich 

Kinderschutz- oder Jugendämter, zur Verfügung stehen, damit solche Besuche dort 

im besten Interesse des Kindes stattfinden können. Erforderlichenfalls sollten die 

Besuche im Beisein von Beschäftigten des Kinderschutz- oder Jugendamts 

stattfinden. Ist eine vorläufige Unterbringung erforderlich, sollten Kinder vorrangig 

zusammen mit dem Träger der elterlichen Verantwortung untergebracht werden, der 

nicht der Täter oder Verdächtige ist ▌. Das Wohl des Kindes sollte stets 

berücksichtigt werden. 
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(71) Opfer, die von intersektioneller Diskriminierung betroffen sind, sind einem 

erhöhten Risiko von Gewalt ausgesetzt. Dazu könnten Frauen mit Behinderungen, 

Frauen, deren Aufenthaltsstatus oder Aufenthaltsgenehmigung von einer anderen 

Person abhängt, Migrantinnen ohne Ausweispapiere, Frauen, die internationalen 

Schutz beantragen, Frauen, die vor bewaffneten Konflikten fliehen, Frauen, die von 

Obdachlosigkeit betroffen sind, Frauen, die einer ethnischen Minderheit angehören, 

Frauen, die in ländlichen Gebieten leben, Frauen, die in der Prostitution tätig sind, 

Frauen mit niedrigem Einkommen, inhaftierte Frauen, lesbische, homo- oder 

bisexuelle, trans- oder intergeschlechtliche Menschen, ältere Frauen oder Frauen 

mit Alkohol- und Drogenproblemen gehören. Opfer, die von intersektioneller 

Diskriminierung betroffen sind, sollten daher besonderen Schutz und besondere 

Unterstützung erhalten. 

(72) Frauen mit Behinderungen erfahren unverhältnismäßig häufig geschlechtsspezifische 

Gewalt und häusliche Gewalt und haben aufgrund ihrer Behinderung oft 

Schwierigkeiten beim Zugang zu Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen. Daher 

sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass sie die in dieser Richtlinie festgelegten 

Rechte in vollem Umfang und gleichberechtigt mit anderen in Anspruch nehmen 

können, wobei die besondere Vulnerabilität dieser Opfer und ihre wahrscheinlichen 

Schwierigkeiten, Hilfe zu erhalten, gebührend zu berücksichtigen sind. 
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(73) Die Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

sollten auf einem ganzheitlichen Konzept beruhen, das aus primären, sekundären 

und tertiären vorbeugenden Maßnahmen besteht. Primäre vorbeugende 

Maßnahmen sollten darauf abzielen, Gewalt zu verhindern, und könnten 

Sensibilisierungskampagnen und gezielte Aufklärungsprogramme umfassen, um 

die Öffentlichkeit besser über die unterschiedlichen Erscheinungsformen aller 

Formen von Gewalt und ihre Folgen zu informieren sowie das Wissen über 

Einvernehmen in zwischenmenschlichen Beziehungen in einem jungen Alter zu 

verbessern. Sekundäre vorbeugende Maßnahmen sollten darauf abzielen, Gewalt 

frühzeitig aufzudecken und ihr Fortschreiten oder Eskalieren frühzeitig zu 

verhindern. Tertiäre vorbeugende Maßnahmen sollten darauf ausgerichtet sein, 

Wiederholungstaten und Reviktimisierung zu verhindern und die Folgen von 

Gewalt angemessen zu bewältigen, und könnten die Förderung des Eingreifens 

von Außenstehenden, Frühinterventionszentren und Interventionsprogramme 

umfassen. 
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(74) Die Mitgliedstaaten sollten angemessene vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Diese 

Maßnahmen könnten Sensibilisierungskampagnen umfassen, um Gewalt gegen 

Frauen und häusliche Gewalt zu bekämpfen. Auch im Rahmen der formalen Bildung 

können vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, insbesondere durch eine 

verstärkte Sexualerziehung, die Förderung von sozioemotionalen Kompetenzen und 

Empathie sowie Informationen zur Entwicklung gesunder und respektvoller 

Beziehungen. Unter Berücksichtigung von Sprachbarrieren und unterschiedlichen 

Alphabetisierungs- und Kompetenzniveaus sollten die Mitgliedstaaten gezielte 

Maßnahmen auf besonders gefährdete Gruppen ausrichten, zu denen Kinder – 

unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Reife –, Menschen mit 

Behinderungen, Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen sowie lesbische, 

homo- oder bisexuelle, trans- oder intergeschlechtliche Menschen gehören.  
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(75) Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung schädlicher 

Geschlechterstereotypen zu verhindern und so die Vorstellung von der 

Minderwertigkeit der Frau oder Rollenzuweisungen für Frauen und Männern zu 

beseitigen. Dazu könnten auch Maßnahmen gehören, mit denen sichergestellt wird, 

dass Kultur, Bräuche, Religion, Tradition oder die Ehre nicht als Rechtfertigung für 

Straftaten gegen Frauen oder häusliche Gewalt oder für eine mildere Behandlung 

dieser Straftaten angesehen werden. Vorbeugende Maßnahmen sollten Männer und 

Jungen ermutigen, als positive Vorbilder für die Förderung der Gleichstellung von 

Männern und Frauen zu fungieren, aber sie sollten auch darauf abzielen, 

Stereotypen zu überwinden, durch die Männer davon abgehalten werden, sich in 

Situationen von gegen sie gerichteter Gewalt um Hilfe zu bemühen. In Anbetracht 

der Tatsache, dass Kinder von klein auf mit Rollenbildern konfrontiert werden, die 

ihre Selbstwahrnehmung prägen und ihre akademischen und beruflichen 

Entscheidungen sowie die Erwartungen an ihre Rolle als Frau und Mann während 

ihres gesamten Lebens beeinflussen, ist es unerlässlich, sich bereits in der 

frühkindlichen Betreuung und Bildung mit Geschlechterstereotypen 

auseinanderzusetzen. 

(76) Um die Ressourcen dort zu konzentrieren, wo sie am dringendsten benötigt 

werden, sollten die Verpflichtung zu vorbeugenden Maßnahmen für die Schärfung 

des Bewusstseins über Verstümmelung weiblicher Genitalien und Zwangsehen 

und der Umfang dieser Maßnahmen der Zahl der Personen entsprechen, die in 

dem betreffenden Mitgliedstaat von dieser Praxis bedroht oder betroffen sind. 
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(77) Damit Opfer ▌erkannt werden und angemessene Unterstützung und angemessenen 

Schutz erhalten, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass öffentlich 

Bedienstete, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit Opfern in 

Kontakt kommen, geschult werden und gezielte Informationen erhalten. 

Gerichtsbedienstete sollten nur dann zu einer solchen Schulung verpflichtet 

werden, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit Opfern in Kontakt 

kommen, und dann nur in einem Umfang, der dem Kontakt mit den Opfern 

angemessen ist. Für Anwälte, Staatsanwälte und Richter sowie für Angehörige der 

rechtsberatenden Berufe, die Opferunterstützung oder Wiedergutmachungsdienste 

leisten, sollten Schulungen gefördert werden. Dazu sollten, soweit dies angemessen 

ist, Schulungen zu den einzelnen Unterstützungsdiensten für Opfer gehören, an 

die Opfer vermittelt werden sollten, oder eine Fachausbildung, wenn ihre Tätigkeit 

sich auf Opfer mit besonderen Bedürfnissen erstreckt, sowie eine geeignete 

spezielle psychologische Schulung. In den Schulungen sollten das Risiko und die 

Verhütung von Einschüchterung, wiederholter und sekundärer Viktimisierung sowie 

die Verfügbarkeit von Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen für Opfer behandelt 

werden. Um Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu verhindern und 

angemessen darauf zu reagieren, sollten Personen mit Führungsaufgaben auch 

geschult werden, sofern sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nach nationalem 

Recht ausdrücklich unter Strafe gestellt wird. Diese Personen sollten auch 

Informationen über das Risiko von Gewalt durch Dritte erhalten. „Gewalt durch 

Dritte“ bezieht sich auf Gewalt, die das Personal am Arbeitsplatz erleiden kann, die 

aber nicht von Kollegen verübt wird; dies schließt Fälle ein, in denen beispielsweise 

Krankenpflegepersonal von einem Patienten sexuell belästigt wird. 
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(78) Um ein ganzheitliches Konzept für die Verhütung und Bekämpfung aller Formen 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu entwickeln, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die einschlägigen öffentlich Bediensteten und 

Fachkräfte Schulungen zu einer koordinierten multidisziplinären 

Zusammenarbeit erhalten, damit die zuständigen staatlichen Stellen und Behörden 

die Weiterverweisung von Fällen rasch bearbeiten können und einschlägige 

Fachkräfte, auch in medizinischen, rechtlichen, pädagogischen oder sozialen 

Diensten, an der Bearbeitung solcher Fälle beteiligt sind. Die Mitgliedstaaten 

sollten selbst darüber entscheiden, wie sie diese Schulungen organisieren. Die 

Verpflichtungen aus dieser Richtlinie sollten nicht so ausgelegt werden, dass sie 

die Autonomie der Hochschuleinrichtungen beeinträchtigen.  

(79) Um einer unzureichenden Meldung der Fälle entgegenzuwirken, sollten die 

Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von Schulungen mit Strafverfolgungsbehörden 

zusammenarbeiten, insbesondere in Bezug auf schädliche Geschlechterstereotypen, 

aber auch bei der Verhütung von Straftaten, da diese in der Regel engen Kontakt zu 

Gruppen, bei denen das Risiko von Gewalt besteht, und zu Opfern haben.  
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(80) Es sollten Interventionsprogramme entwickelt werden, um das Begehen von 

Gewalttaten gegen Frauen oder häuslicher Gewalt oder Wiederholungstaten zu 

verhindern und das Risiko solcher Gewalt auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die 

Interventionsprogramme sollten von geschulten und qualifizierten Fachkräften 

durchgeführt werden. Ziel dieser Interventionsprogramme sollte sein, für sichere 

Beziehungen zu sorgen und Straftätern oder Personen, bei denen das Risiko besteht, 

dass sie straffällig werden, zu lehren, in zwischenmenschlichen Beziehungen ein 

gewaltfreies Verhalten anzunehmen und von Gewalt geprägte Verhaltensmuster zu 

verändern. Für die Interventionsprogramme könnten die Mitgliedstaaten die vom 

Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen ausgearbeiteten gemeinsamen 

Standards und Leitlinien heranziehen.  

(81) Straftäter oder Verdächtige im Kontext der unter diese Richtlinie fallenden 

Gewalttaten, gegen die eine Eilschutzanordnung, ein Kontakt- oder 

Näherungsverbot oder eine Schutzanordnung verhängt wurde, sollten 

Informationen über verfügbare Interventionsprogramme erhalten. 

(82) Bei Straftaten, die den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen, sollten Straftäter 

ermutigt werden, an Interventionsprogrammen teilzunehmen, um das Risiko von 

Wiederholungstaten zu mindern. 
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(83) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, umfassende und koordinierte politische 

Strategien annehmen, die einschlägige Maßnahmen zur Verhütung und 

Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

umfassen, und diese umsetzen. In diesen Strategien sollten die Rechte des Opfers 

in den Mittelpunkt aller Maßnahmen gestellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

im Einklang mit dem Grundsatz der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten 

nach eigenem Ermessen entscheiden können, welche Behörden als amtliche 

Stellen für die Koordinierung, Durchführung, Überwachung und Bewertung der 

Strategien und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung aller unter diese 

Richtlinie fallenden Formen von Gewalt benannt oder eingerichtet werden, sofern 

diese Behörden über die erforderlichen Befugnisse verfügen, um die in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen. Die Mitgliedstaaten sollten im 

Einklang mit dem nationalen Recht und unbeschadet der Verteilung der 

Zuständigkeiten in den einzelnen Mitgliedstaaten für eine Mindestkoordinierung 

auf zentraler Ebene sowie gegebenenfalls auf regionaler oder lokaler Ebene 

sorgen. Diese Koordinierung könnte Teil der nationalen Aktionspläne sein. 

www.parlament.gv.at



 

 1061 

 

(84) Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich nichtstaatlicher 

Organisationen, die mit Opfern zusammenarbeiten, umfassen ein breites Spektrum 

von Akteuren mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben. Solche Organisationen 

liefern wertvolles Fachwissen, und ihre Einbeziehung und Beiträge könnten sich 

bei der Gestaltung, Umsetzung und Überwachung der Regierungspolitik als 

nützlich erweisen. 

(85) Im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt sollten die Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne 

verabschieden. 
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(86) Um sicherzustellen, dass die Opfer der in dieser Richtlinie genannten Straftaten der 

Cybergewalt ihr Recht auf Entfernung von illegalem Material im Zusammenhang mit 

solchen Straftaten wirksam wahrnehmen können, sollten die Mitgliedstaaten die 

Zusammenarbeit im Rahmen der Selbstregulierung zwischen den einschlägigen 

Anbietern von Vermittlungsdiensten fördern. Damit solches Material frühzeitig 

entdeckt und wirksam bekämpft wird und die Opfer dieser Straftaten angemessen 

unterstützt werden, sollten die Mitgliedstaaten auch die Einführung oder das 

Bekanntmachen bestehender Selbstregulierungsmechanismen wie 

Verhaltenskodizes erleichtern. Diese Erleichterung sollte 

Selbstregulierungsmechanismen für die Erkennung systematischer Risiken, 

insbesondere zur Stärkung von Mechanismen zur Bekämpfung von Cybergewalt 

und zur Verbesserung der Schulung der Beschäftigten solcher Anbieter von 

Vermittlungsdiensten, die mit der Verhütung von Gewalt und der Unterstützung 

von Opfern befasst sind, umfassen. Solche Selbstregulierungsmaßnahmen 

könnten Maßnahmen auf Unionsebene ergänzen, insbesondere im Rahmen der 

Verordnung (EU) 2022/2065. 
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(87) Der Austausch bewährter Verfahren und die Konsultation in Einzelfällen im 

Rahmen der Mandate von Eurojust, des Europäischen Justiziellen Netzes für 

Strafsachen und anderer einschlägiger Stellen der Union könnten bei der 

Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt von großer Bedeutung sein. 

(88) Politische Maßnahmen zur angemessenen Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

und häuslicher Gewalt können nur auf der Grundlage umfassender und 

vergleichbarer aufgeschlüsselter Daten erarbeitet werden. Um die Entwicklungen in 

den Mitgliedstaaten wirksam zu überwachen, werden die Mitgliedstaaten ferner 

aufgefordert, regelmäßig Erhebungen durchzuführen. Diese Erhebungen könnten 

nach der harmonisierten Methodik der Kommission (Eurostat) durchgeführt werden.  

(89) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die für die Zwecke dieser Richtlinie 

erhobenen Daten auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt sind, um die 

Überwachung der Prävalenz und der Trends von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt zu unterstützen und neue politische Strategien in diesem Bereich 

zu erarbeiten. Die Mitgliedstaaten sollten dem Europäischen Institut für 

Gleichstellungsfragen die erforderlichen Daten zur Verfügung stellen, um die 

Vergleichbarkeit, Bewertung und Analyse dieser Daten auf Unionsebene zu 

ermöglichen. 
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(90) Jede gemäß dieser Richtlinie durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten, 

einschließlich des Austauschs oder der Übermittlung personenbezogener Daten 

durch die zuständigen Behörden, muss im Einklang mit der Verordnung (EU) 

2016/679 und den Richtlinien 2002/58/EG13 und (EU) 2016/680 ▌des Europäischen 

Parlaments und des Rates erfolgen. Jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union muss im Einklang mit 

den Verordnungen (EU) 2016/79414, (EU) 2018/172515 und (EU) 2018/172716 des 

Europäischen Parlaments und des Rates oder anderen geltenden Unionsvorschriften 

zum Datenschutz erfolgen. 

                                                 
13  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 

2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 

14 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 

15 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39). 

16 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. November 2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des 
Beschlusses 2002/187/JI des Rates (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 138). 
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(91) Mit dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften festgelegt, weshalb es den 

Mitgliedstaaten freisteht, strengere strafrechtliche Vorschriften zur Bestimmung 

von Straftaten und Strafen im Bereich der Gewalt gegen Frauen zu erlassen oder 

beizubehalten. In Bezug auf die Bestimmungen dieser Richtlinie über die Rechte 

der Opfer können die Mitgliedstaaten Bestimmungen mit höheren Standards 

einführen oder beibehalten, einschließlich solcher, die ein höheres Maß an Schutz 

und Unterstützung für die Opfer vorsehen. 

(92) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt in der gesamten Union auf der Grundlage 

gemeinsamer Mindestvorschriften, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen 

der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das 

zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 
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(93) Nach Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die 

Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland mit Schreiben vom 22. Juni 2022 

mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser Richtlinie beteiligen 

möchte. 

(94) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(95) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und hat am 5. April 2022 eine Stellungnahme 

abgegeben — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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KAPITEL 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) In dieser Richtlinie sind Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt festgelegt. Sie enthält Mindestvorschriften in 

Bezug auf  

a) die Definition von Straftaten und Strafen in den Bereichen sexuelle 

Ausbeutung von Frauen und Kindern sowie Computerkriminalität, 

b) die Rechte der Opfer aller Formen von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher 

Gewalt vor, während und für einen angemessenen Zeitraum nach 

Strafverfahren, 

c) Schutz und Unterstützung für die Opfer, Prävention und frühzeitiges 

Eingreifen. 

(2) Die Kapitel 3 bis 7 gelten für alle Opfer von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt, unabhängig von deren Geschlecht. Derartige Opfer sind alle Opfer von 

nach Kapitel 2 strafbaren Handlungen sowie Opfer sonstiger nach anderen 

Rechtsakten der Union oder nach nationalem Recht strafbarer Akte von Gewalt 

gegen Frauen oder häuslicher Gewalt. 
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▌ 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Gewalt gegen Frauen“ alle Akte von geschlechtsspezifischer Gewalt, die gegen eine 

Frau oder ein Mädchen gerichtet sind, weil sie eine Frau ist bzw. weil es ein 

Mädchen ist, oder die Frauen oder Mädchen unverhältnismäßig stark betreffen, ▌ die 

zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden 

führen oder führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der 

Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen oder 

privaten Leben; 

b) „häusliche Gewalt“ alle Akte von körperlicher, sexueller, psychischer oder 

wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts ungeachtet der 

biologischen oder rechtlichen familiären Verbindungen oder zwischen früheren oder 

derzeitigen Eheleuten oder Partnern stattfinden, unabhängig davon, ob Täter und 

Opfer in einem gemeinsamen Haushalt wohnen oder wohnten ▌; 

c) „Opfer“ jede Person, unabhängig von ihrem Geschlecht, ▌ die einen Schaden erlitten 

hat, der unmittelbar durch ▌ Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt 

verursacht wurde, einschließlich Kinder, die einen Schaden erlitten haben, weil sie 

Zeugen von häuslicher Gewalt geworden sind; 

▌ 
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d) „Anbieter von Hostingdiensten“ einen Anbieter von Hostingdiensten im Sinne des 

Artikels 3 Buchstabe g Ziffer iii der Verordnung (EU) 2022/2065; 

e) „Anbieter von Vermittlungsdiensten“ einen Anbieter von Vermittlungsdiensten im 

Sinne des Artikels 3 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2022/2065; 

▌ 

f) „Kind“ jede Person unter 18 Jahren; 

▌ 

g) „abhängige Person“ ein Kind des Opfers oder jede andere Person, bei der es sich 

nicht um den Täter oder Verdächtigen handelt, die im selben Haushalt wie das Opfer 

lebt und die vom Opfer betreut und unterstützt wird; 
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h) „zuständige Behörde“ jede Behörde, die nach nationalem Recht als für die 

Wahrnehmung einer in dieser Richtlinie vorgesehenen Aufgabe zuständig benannt 

wird. 

KAPITEL 2 

STRAFTATEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER SEXUELLEN AUSBEUTUNG VON 

FRAUEN UND KINDERN UND COMPUTERKRIMINALITÄT 

Artikel 3 

Verstümmelung weiblicher Genitalien 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nachstehenden vorsätzlichen Handlungen unter 

Strafe gestellt werden: 

a) Entfernung, Infibulation oder Durchführung jeder sonstigen Verstümmelung der 

gesamten großen oder kleinen Schamlippen oder Klitoris oder eines Teiles davon;  

b) ein Verhalten, durch das eine Frau oder ein Mädchen dazu genötigt oder dazu 

gebracht wird, sich einer der unter Buchstabe a aufgeführten Handlungen zu 

unterziehen. 
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Artikel 4 

Zwangsheirat 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nachstehenden vorsätzlichen Handlungen unter 

Strafe gestellt werden:  

a)  wenn ein Erwachsener oder ein Kind gezwungen wird, eine Ehe zu schließen;  

b) wenn ein Erwachsener oder ein Kind durch Täuschung in das Hoheitsgebiet eines 

anderen Landes als desjenigen, in dem er oder es seinen Wohnsitz hat, mit der 

Absicht gelockt wird, diesen Erwachsenen oder dieses Kind zu einer 

Eheschließung zu zwingen. 

Artikel 5 

Nicht-einvernehmliche Weitergabe von intimem oder manipuliertem Material 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nachstehenden vorsätzlichen Handlungen 

unter Strafe gestellt werden:  

a) ▌ Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit von Bildern, Videos oder 

vergleichbarem Material mittels Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT), die eindeutig sexuelle Handlungen oder 

intime Körperteile einer anderen Person darstellen, ohne Einverständnis der 

betreffenden Personen, sofern diese Handlungen wahrscheinlich dazu 

führen, dass der betreffenden Person schwerer Schaden zugefügt wird; 
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b) Herstellung, Manipulation oder Veränderung von Bildern, Videos oder 

vergleichbarem Material, die den Anschein erwecken, dass eine Person 

eindeutig sexuelle Handlungen vornimmt, und deren anschließende 

Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit mittels IKT, ohne Einverständnis 

der betreffenden Person, sofern diese Handlungen wahrscheinlich dazu 

führen, dass der genannten Person schwerer Schaden zugefügt wird; 

c) Androhung einer unter den Buchstaben a oder b genannten Handlung mit dem 

Ziel, eine Person zu einer bestimmten Handlung zu nötigen oder sie dazu zu 

bringen, diese zu dulden oder davon abzusehen. 

(2) Absatz 1 Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels berührt nicht die 

Verpflichtung, die in Artikel 6 EUV genannten Rechte, Freiheiten und Grundsätze 

zu achten, und gilt unbeschadet der Grundprinzipien im Zusammenhang mit der 

Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit sowie der Freiheit 

von Kunst und Wissenschaft, wie sie im Unionsrecht oder im nationalen Recht 

umgesetzt werden. 
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Artikel 6 

Cyberstalking 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ▌ vorsätzliche wiederholte oder ständige 

Überwachung einer Person ohne deren Einwilligung oder einer rechtlichen Genehmigung 

mittels IKT mit dem Ziel, die Bewegungen und Tätigkeiten dieser Person zu verfolgen oder 

zu überwachen, unter Strafe gestellt wird, sofern diese Handlungen wahrscheinlich dazu 

führen, dass dieser Person schwerer Schaden zugefügt wird. 

▌ Artikel 7 

Cybermobbing 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nachstehenden vorsätzlichen Handlungen unter 

Strafe gestellt werden: 

a) eine wiederholte oder ständige mittels IKT durchgeführte Bedrohung einer Person, 

zumindest wenn diese Handlungen mit der Androhung von Straftaten verbunden 

sind und sofern diese Handlungen wahrscheinlich dazu führen, dass die Person 

ernsthaft um die eigene Sicherheit oder um die Sicherheit abhängiger Personen 

fürchtet;  
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b) eine gemeinsam mit anderen Personen mittels IKT durchgeführte öffentlich 

zugängliche Bedrohung oder Beleidigung einer Person, sofern diese Handlungen 

der Person wahrscheinlich schweren psychischen Schaden zufügen;  

c) die unaufgeforderte, mittels IKT erfolgende Zusendung eines Bildes, eines Videos 

oder sonstigen vergleichbaren Materials, auf dem Genitalien abgebildet sind, an 

eine Person, sofern diese Handlungen wahrscheinlich dazu führen, dass der 

Person schwerer psychischer Schaden zugefügt wird; 

d) die öffentliche, mittels IKT erfolgende Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit 

von Material, das personenbezogene Daten einer Person enthält, ohne 

Einverständnis der betreffenden Person, um andere Personen dazu anzustiften, 

dieser Person physischen oder schweren psychischen Schaden zuzufügen. 
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Artikel 8 

Aufstachelung zu Gewalt oder Hass im Internet 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vorsätzliche Aufstachelung zu Gewalt 

oder Hass gegen eine Gruppe von Personen, die durch Bezugnahme auf das 

Geschlecht definiert wird, oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe durch die 

öffentliche Verbreitung von diese Aufstachelung enthaltendem Material ▌ mittels 

IKT unter Strafe gestellt wird. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 steht es den Mitgliedstaaten frei, nur Handlungen 

unter Strafe zu stellen, die entweder in einer Weise begangen werden, die geeignet 

ist, die öffentliche Ordnung zu stören, oder die Drohungen, Beschimpfungen oder 

Beleidigungen darstellen. 

www.parlament.gv.at



 

 1076 

 

Artikel 9 

Anstiftung, Beihilfe und Versuch 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anstiftung ▌ zur Begehung einer Straftat 

im Sinne der Artikel 3 bis 6 und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b unter Strafe gestellt 

wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Beihilfe zur Begehung einer Straftat im 

Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a und der Artikel 4 bis 8 unter Strafe 

gestellt wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Versuch der Begehung einer Straftat im 

Sinne der Artikel 3 und 4 unter Strafe gestellt wird. 
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Artikel 10 

Strafen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Artikeln 3 bis 9 genannten 

Straftaten mit wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Strafen geahndet 

werden können. 

▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Straftaten nach Artikel 3 mit einer 

Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens fünf Jahren ▌ geahndet werden 

können.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Straftaten nach Artikel 4 mit einer 

Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens drei Jahren geahndet werden 

können. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Straftaten nach den Artikeln 5 und 6, 

Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a, b und d und Artikel 8 mit einer Freiheitsstrafe im 

Höchstmaß von mindestens einem Jahr geahndet werden können. 
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▌ 

Artikel 11 

Erschwerende Umstände 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

einer oder mehrere der folgenden Umstände, sofern sie nicht Tatbestandsmerkmale der in 

den Artikeln 3 bis 8 genannten Straftaten darstellen, bei den in diesen Artikeln genannten 

relevanten Straftaten im Einklang mit dem nationalen Recht als erschwerende Umstände 

berücksichtigt werden können: 

a) die Straftat oder eine andere Straftat der Gewalt gegen Frauen oder häuslicher 

Gewalt wurde wiederholt begangen; 

b) die Straftat wurde gegen eine Person begangen, die durch besondere Umstände wie 

eine Abhängigkeitssituation oder einen Zustand körperlicher, psychischer, geistiger 

oder sensorischer Behinderung vulnerabel geworden ist ▌; 

c) die Straftat wurde gegen ein Kind begangen; 

d) die Straftat wurde in Gegenwart eines Kindes begangen; 

e) die Straftat wurde von zwei oder mehr Personen gemeinschaftlich begangen; 
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f) der Straftat ging ein extremes Maß an Gewalt voraus oder mit der Straftat ging ein 

extremes Maß an Gewalt einher; 

g) die Straftat wurde unter Verwendung einer Waffe oder Drohung mit einer Waffe 

begangen; 

h) die Straftat wurde unter Anwendung von Gewalt oder unter Androhung von Gewalt 

oder unter Nötigung begangen; 

i) die Handlung hat den Tod ▌ des Opfers oder schwere körperliche oder psychische 

Schäden bei dem Opfer verursacht; 

j) der Straftäter war zuvor wegen ähnlicher Straftaten verurteilt worden; 

k) die Straftat wurde gegen einen früheren oder derzeitigen Ehegatten oder Partner 

begangen; 

l) die Straftat wurde von einem Familienangehörigen des Opfers oder einer mit dem 

Opfer zusammenlebenden Person begangen; 
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m) die Straftat wurde unter Missbrauch einer anerkannten Stellung des Vertrauens, der 

Autorität oder des Einflusses begangen; 

▌ 

n) die Straftat wurde gegen Personen in ihrer Eigenschaft als Amtsträger, 

Journalisten oder Menschenrechtsverteidiger begangen; 

o) die Straftat wurde mit der Absicht begangen, die „Ehre“ einer Person, einer 

Familie, einer Gemeinschaft oder einer anderen ähnlichen Gruppe zu wahren 

oder wiederherzustellen; 

p) Ziel der Straftat war es, das Opfer wegen der sexuellen Orientierung, des 

Geschlechts, der Hautfarbe, der Religion, der sozialen Herkunft oder der 

weltanschaulichen Überzeugung des Opfers zu bestrafen. 
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Artikel 12 

Gerichtliche Zuständigkeit 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um seine gerichtliche 

Zuständigkeit für Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 9 zu begründen, wenn: 

a) die Straftat ganz oder teilweise in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde; oder  

b) der Täter Staatsangehöriger des Mitgliedstaats ist. 

(2) Ein Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über seine Entscheidung, seine 

gerichtliche Zuständigkeit für in den Artikeln 3 bis 9 genannte Straftaten, die 

außerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurden, zu begründen, wenn: 

a) es sich bei dem Opfer der Straftat um einen seiner Staatsangehörigen oder eine 

Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet handelt; oder  

b) der gewöhnliche Aufenthalt des Täters in seinem Hoheitsgebiet liegt. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre gerichtliche Zuständigkeit für Straftaten 

nach den Artikeln 5 bis 9 auch Situationen umfasst, die mittels IKT verübt wurden, 

auf die der Zugriff aus ihrem Hoheitsgebiet erfolgte, unabhängig davon, ob der 

Anbieter von Vermittlungsdiensten in ihrem Hoheitsgebiet ansässig ist. 

(4) In den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels stellt jeder Mitgliedstaat 

sicher, dass seine gerichtliche Zuständigkeit für Straftaten im Sinne der Artikel 3 

und 4 nicht an die Bedingung geknüpft wird, dass die in jenen Artikeln genannte 

Handlung in dem Staat, in dem sie begangen wurde, als Straftat geahndet wird. 

(5) In den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe b treffen die Mitgliedstaaten die 

erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen, dass die Ausübung ihrer 

gerichtlichen Zuständigkeit nicht an die Bedingung geknüpft wird, dass die 

Strafverfolgung nur nach einer Anzeige des Opfers an dem Ort, an dem die Straftat 

begangen wurde, oder nach einer Benachrichtigung durch den Staat, in dem sich der 

Tatort befindet, eingeleitet werden kann. 
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Artikel 13 

Verjährungsfristen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Festlegung einer 

Verjährungsfrist, durch die Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen, 

Gerichtsverfahren und gerichtliche Entscheidungen zu Straftaten im Sinne der 

Artikel 3 bis 9 für einen ausreichend langen Zeitraum nach der Begehung dieser 

Straftaten ermöglicht werden, damit diese Straftaten wirksam bekämpft werden 

können. Die Verjährungsfrist entspricht der Schwere der betreffenden Straftat. 

▌ 

(2) Handelt es sich bei dem Opfer um ein Kind, so beginnt die Verjährungsfrist für 

Straften im Sinne des Artikels 3 frühestens mit Vollendung des 18. Lebensjahres des 

Opfers.  

www.parlament.gv.at



 

 1084 

 

KAPITEL 3 

OPFERSCHUTZ UND ZUGANG ZUR JUSTIZ 

Artikel 14 

Meldung von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt 

(1) Zusätzlich zu den Rechten der Opfer, die Anzeige nach Artikel 5 der Richtlinie 

2012/29/EU erstatten, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Opfer Akte von Gewalt 

gegen Frauen oder häuslicher Gewalt bei den zuständigen Behörden über 

zugängliche, einfach zu nutzende, sichere und leicht verfügbare Kanäle melden 

können. Dies schließt zumindest für die in den Artikeln 5 bis 8 der vorliegenden 

Richtlinie genannten Cyberstraftaten die Möglichkeit ein, diese online oder über 

andere zugängliche und sichere IKT zu melden, unbeschadet der nationalen 

Verfahrensvorschriften für die Formalisierung der Online-Meldung.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Möglichkeit, Meldungen online oder 

über andere zugängliche und sichere IKT vorzunehmen, auch die Option umfasst, 

Beweise über die in Unterabsatz 1 genannten Mittel vorzulegen, unbeschadet der 

nationalen Verfahrensvorschriften für die Formalisierung der Vorlage von 

Beweisen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfer gemäß Artikel 13 der Richtlinie 

2012/29/EU Zugang zu Prozesskostenhilfe haben. Die Mitgliedstaaten können 

auch Opfern, die Straftaten melden, Prozesskostenhilfe gewähren, sofern dies im 

nationalen Recht vorgesehen ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um jede Person, die weiß 

oder einen begründeten Verdacht hat, dass Akte der Gewalt gegen Frauen oder 

häuslicher Gewalt begangen wurden oder dass ▌ Gewalttaten zu erwarten sind, zu 

ermutigen, dies den zuständigen Behörden zu melden, ohne negative Konsequenzen 

befürchten zu müssen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Angehörige der Gesundheitsberufe, für die 

Vertraulichkeitsvorschriften gelten, es den zuständigen Behörden melden können, 

wenn sie berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass eine unmittelbare Gefahr 

besteht, dass einer Person aufgrund von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher 

Gewalt ein schwerer körperlicher Schaden zugefügt wird.  
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(5) Handelt es sich bei dem Opfer um ein Kind, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

unbeschadet der Regelungen zum Schutz des Berufsgeheimnisses der 

rechtsberatenden Berufe oder, falls im nationalen Recht vorgesehen, des 

Beichtgeheimnisses oder gleichwertiger Grundsätze Angehörige von Berufen, für 

die nach nationalem Recht Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten, den 

zuständigen Behörden melden können, wenn sie berechtigten Grund zu der 

Annahme haben, dass infolge von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt 

einem Kind schwerer körperlicher Schaden zugefügt worden ist. 

(6) Melden Kinder den zuständigen Behörden Akte von Gewalt gegen Frauen oder 

häuslicher Gewalt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Meldeverfahren 

sicher, vertraulich und unter Berücksichtigung von Alter und Reifegrad in einer 

kindgerechten Weise und einer kindgerechten Sprache konzipiert und zugänglich 

sind.  

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Fachkräfte, die in der Arbeit mit Kindern 

geschult sind, bei Meldeverfahren behilflich sind, um sicherzustellen, dass dabei 

dem Wohl des Kindes Rechnung getragen wird.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen der Träger der 

elterlichen Verantwortung an der Gewalttat beteiligt ist, die Fähigkeit eines 

Kindes, die Tat zu melden, nicht von der Zustimmung des Trägers der elterlichen 

Verantwortung abhängt und dass die zum Schutz der Sicherheit des Kindes 

erforderlichen Maßnahmen von den zuständigen Behörden getroffen werden, 

bevor diese Person über die Meldung informiert wird. 

▌ 
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Artikel 15 

Ermittlung und Strafverfolgung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Ermittlung und strafrechtliche 

Verfolgung von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt zuständigen Personen, 

Stellen oder Dienste über angemessenes Fachwissen in diesem Bereich und 

wirksame Ermittlungsinstrumente verfügen, um solche Handlungen wirksam 

untersuchen und verfolgen zu können, insbesondere was die Sammlung, Analyse und 

Sicherung elektronischer Beweismittel in Fällen von Cyberstraftaten gemäß den 

Artikeln 5 bis 8 betrifft.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gemeldete Fälle von Gewalt gegen Frauen 

oder häuslicher Gewalt unverzüglich bearbeitet und den zuständigen Behörden für 

die Zwecke der Ermittlung und Strafverfolgung sowie, soweit erforderlich, der 

Ergreifung von Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 19 übermittelt werden. 
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(3) Haben die zuständigen Behörden den begründeten Verdacht, dass eine Straftat 

begangen worden sein könnte, untersuchen sie nach Eingang einer Anzeige oder 

von Amts wegen Fälle von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt 

unverzüglich und wirksam. Sie stellen sicher, dass Fälle amtlich registriert werden 

und führen nach Maßgabe des nationalen Rechts Aufzeichnungen über die 

einschlägigen Feststellungen und Beweismittel. 

(4) Um Unterstützung bei der freiwilligen Beweissicherung zu leisten, insbesondere in 

Fällen sexueller Gewalt, vermitteln die zuständigen Behörden die Opfer 

unverzüglich an die ▌einschlägigen Angehörigen der Gesundheitsberufe oder an die 

in den Artikeln 25, 26 und 27 genannten Unterstützungsdienste, die auf die 

Unterstützung bei der Beweissicherung spezialisiert sind. Die Opfer werden 

darüber informiert, dass es wichtig ist, solche Beweise so früh wie möglich zu 

erheben. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ermittlungen wegen oder die 

strafrechtliche Verfolgung von Vergewaltigungen nicht von einer Anzeige seitens 

eines Opfers oder seines Vertreters abhängen und dass Strafverfahren nicht allein 

deshalb eingestellt werden, weil die Anzeige zurückgenommen wurde. 
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Artikel 16 

Individuelle Begutachtung zur Ermittlung des besonderen Schutzbedarfs von Opfern 

(1) Zusätzlich zu den Anforderungen an die individuelle Begutachtung nach Artikel 22 

der Richtlinie 2012/29/EU stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass zumindest in 

Bezug auf Opfer sexueller Gewalt und Opfer häuslicher Gewalt die in ▌dem 

vorliegenden Artikel genannten Anforderungen erfüllt werden.  

(2) Zum frühestmöglichen Zeitpunkt, z. B. zum Zeitpunkt des ersten Kontakts mit den 

zuständigen Behörden oder so bald wie möglich nach dem ersten Kontakt mit 

ihnen, wird im Wege einer individuellen Begutachtung, die gegebenenfalls in 

Zusammenarbeit mit allen einschlägigen zuständigen Behörden erfolgt, der 

besondere Schutzbedarf des Opfers ermittelt. 
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(3) Die individuelle Begutachtung nach Absatz 2 konzentriert sich auf die vom Täter 

oder Verdächtigen ausgehende Gefahr. Diese Gefahr kann folgende Aspekte 

umfassen:  

a) die Gefahr einer wiederholten Gewaltanwendung, 

b) die Gefahr körperlicher oder psychischer Schäden, 

c) den möglichen Einsatz von und den Zugang zu Waffen, 

d) die Tatsache, dass der Täter oder Verdächtige mit dem Opfer zusammenlebt, 

e) Drogen- oder Alkoholmissbrauch durch den Täter oder Verdächtigen, 

f) Kindesmissbrauch, 

g) psychische Probleme oder  

h) Stalkingverhalten.  

www.parlament.gv.at



 

 1091 

 

(4) Bei der individuellen Begutachtung nach Absatz 2 werden die individuellen 

Umstände des Opfers berücksichtigt, unter anderem, ob das Opfer von 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, kombiniert mit einer Diskriminierung in 

Bezug auf einen oder mehrere andere Diskriminierungsgründe nach Artikel 21 der 

Charta (im Folgenden „intersektionelle Diskriminierung“), betroffen ist daher 

einem erhöhten Risiko von Gewalt ausgesetzt ist. Auch die Aussagen des Opfers und 

seine Bewertung der Situation werden berücksichtigt. Die Begutachtung wird im 

besten Interesse des Opfers durchgeführt, wobei besonderes Augenmerk auf die 

Notwendigkeit gelegt wird, eine sekundäre Viktimisierung oder Reviktimisierung zu 

vermeiden. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden unter 

gebührender Berücksichtigung der individuellen Begutachtung nach Absatz 2 

angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen. Zu diesen Maßnahmen kann Folgendes 

gehören: 

a) Maßnahmen nach Artikel 23 und 24 der Richtlinie 2012/29/EU, 

b) Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverbote oder 

Schutzanordnungen gemäß Artikel 19 dieser Richtlinie, 

c) andere als die unter den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes 

genannte Maßnahmen, die der Steuerung des Verhaltens des Täters oder 

Verdächtigen dienen, insbesondere nach Artikel 37 der vorliegenden 

Richtlinie. 
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(6) Die individuelle Begutachtung nach Absatz 2 erfolgt je nach Verfahrensstadium, 

soweit dies angemessen ist, in Zusammenarbeit mit anderen einschlägigen 

zuständigen Behörden und einschlägigen Unterstützungsdiensten wie 

Opferschutzzentren, spezialisierten Diensten, Sozialdiensten, Angehörigen der 

Gesundheitsberufe, Schutzunterkünften, spezialisierten Unterstützungsdiensten 

und anderen einschlägigen Akteuren. 

(7) Die zuständigen Behörden überprüfen die individuelle Begutachtung nach Absatz 2 

in regelmäßigen Abständen und ergreifen, soweit dies erforderlich ist, neue bzw. 

aktualisieren bestehende Schutzmaßnahmen im Einklang mit Absatz 5, um 

sicherzustellen, dass der aktuellen Situation des Opfers Rechnung getragen wird.  

(8) Bei abhängigen Personen wird – ohne dass sie sich einer individuellen Begutachtung 

nach Absatz 2 unterziehen müssen – davon ausgegangen, dass sie einen besonderen 

Schutzbedarf haben, es sei denn, es gibt Hinweise darauf, dass sie keinen 

besonderen Schutzbedarf haben. 
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Artikel 17 

Individuelle Begutachtung des Hilfsbedarfs von Opfern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden unter 

Berücksichtigung der individuellen Begutachtung nach Artikel 16 den individuellen 

Hilfsbedarf des Opfers nach Kapitel 4 prüfen. Die zuständigen Behörden prüfen 

den individuellen Hilfsbedarf abhängiger Personen nach Kapitel 4, es sei denn, es 

gibt Hinweise darauf, dass sie keinen besonderen Hilfsbedarf haben. 

(2) Artikel 16 Absätze 4, 6 und 7 gelten für die individuelle Begutachtung des 

Hilfsbedarfs der Opfer nach Absatz 1 dieses Artikels. 
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Artikel 18 

Vermittlung an Unterstützungsdienste 

(1) Wird bei den Begutachtungen nach den Artikeln 16 und 17 ein spezifischer Hilfs- 

oder Schutzbedarf festgestellt oder ersucht das Opfer um Unterstützung, so stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass die Unterstützungsdienste, etwa spezialisierte 

Unterstützungsdienste, das Opfer in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Behörden kontaktieren, um ihm unter gebührender Beachtung seiner Sicherheit 

Unterstützung anzubieten. Die Mitgliedstaaten können eine solche 

Kontaktaufnahme von der Zustimmung des Opfers abhängig machen.  

(2) Die zuständigen Behörden bescheiden den Antrag des Opfers auf Schutz und Hilfe 

unverzüglich und koordiniert.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden Opfer im 

Kindesalter ▌im Bedarfsfall an Unterstützungsdienste vermitteln können – soweit 

erforderlich ohne vorherige Zustimmung des Trägers der elterlichen Verantwortung. 
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(4) Wenn dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass das Opfer angemessene 

Unterstützung und angemessenen Schutz erhält, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass die zuständigen Behörden die einschlägigen personenbezogenen Daten zum 

Opfer und zur Situation des Opfers den zuständigen Unterstützungsdiensten 

übermitteln. Diese Daten werden vertraulich übermittelt. Die Mitgliedstaaten 

können die Übermittlung dieser Daten von der Zustimmung des Opfers abhängig 

machen. 

(5) Die Unterstützungsdienste speichern personenbezogene Daten so lange, wie dies für 

die Erbringung von Unterstützungsdiensten erforderlich ist, höchstens jedoch fünf 

Jahre nach dem letzten Kontakt zwischen den Unterstützungsdiensten und dem 

Opfer. 
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Artikel 19 

Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverbote und Schutzanordnungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden in Situationen, in 

denen eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit des Opfers oder 

der abhängigen Personen besteht, die Befugnis erhalten, unverzüglich Anordnungen 

und Verbote gegenüber einem Täter oder Verdächtigen im Kontext einer unter diese 

Richtlinie fallenden Gewalttat zu erlassen, mit denen dem Täter oder Verdächtigen 

aufgegeben wird, die Wohnung des Opfers oder der abhängigen Personen für einen 

ausreichend langen Zeitraum zu verlassen, und es dem Täter oder Verdächtigen 

untersagt wird, diese Wohnung zu betreten oder sich ihr in einem bestimmten 

Umkreis zu nähern, den Arbeitsplatz des Opfers zu betreten oder auf jegliche Weise 

Kontakt mit dem Opfer oder den abhängigen Personen aufzunehmen.  

Diese Anordnungen und Verbote haben unmittelbare Wirkung und sind nicht davon 

abhängig, ob ein Opfer die Straftat meldet oder ob eine individuelle Begutachtung 

gemäß Artikel 16 eingeleitet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden die Befugnis 

erhalten, Kontakt- und Näherungsverbote oder Schutzanordnungen zu erlassen, um 

Opfern so lange wie nötig Schutz vor unter diese Richtlinie fallenden Gewalttaten zu 

gewähren ▌.  
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(3) Ist das Opfer eine erwachsene Person, so können die Mitgliedstaaten im Einklang 

mit ihrem nationalen Recht vorschreiben, dass Eilschutzanordnungen, Kontakt- 

und Näherungsverbote und Schutzanordnungen gemäß den Absätzen 1 und 2 auf 

Antrag des Opfers erlassen werden. 

(4) Sofern dies für die Sicherheit des Opfers von Bedeutung ist, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden die Opfer über die 

Möglichkeit informieren, Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverbote 

oder Schutzanordnungen zu beantragen, sowie über die Möglichkeit, die 

grenzüberschreitende Anerkennung von Schutzanordnungen nach der Richtlinie 

2011/99/EU17 oder der Verordnung (EU) Nr. 606/201318 des Europäischen 

Parlaments und des Rates zu beantragen. 

(5) Verstöße gegen Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverbote oder 

Schutzanordnungen werden mit wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden 

strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Sanktionen geahndet. Die Mitgliedstaaten 

stellen sicher, dass bei einem solchen Verstoß erforderlichenfalls eine 

Überprüfung der in Artikel 16 genannten individuellen Begutachtung gemäß 

Absatz 7 jenes Artikels in Betracht gezogen wird. 

                                                 
17  Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung (ABl. L 338 vom 
21.12.2011, S. 2). 

18  Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juni 2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in 
Zivilsachen (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 4). 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfern die Möglichkeit geboten wird, 

unverzüglich über einen Verstoß gegen eine Eilschutzanordnung, ein Kontakt- 

und Näherungsverbot oder eine Schutzanordnung informiert zu werden, wenn ein 

solcher Verstoß Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben könnte. 

(7) Dieser Artikel verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, ihre nationalen Systeme in 

Bezug auf die straf-, zivil- oder verwaltungsrechtliche Einstufung von 

Eilschutzanordnungen und Schutzanordnungen zu ändern. 

Artikel 20 

Schutz des Privatlebens der Opfer 

▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Strafverfahren Beweise in Bezug auf das frühere 

sexuelle Verhalten des Opfers oder andere damit zusammenhängende Aspekte des 

Privatlebens des Opfers nur zulässig sind, wenn die Beweise relevant und erforderlich sind. 
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Artikel 21 

Leitlinien für Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften 

Die Mitgliedstaaten können Leitlinien für Fälle von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher 

Gewalt für die zuständigen Behörden, die in Strafverfahren tätig sind, herausgeben, darunter 

Leitlinien für Staatsanwaltschaften ▌. Diese Leitlinien müssen geschlechtersensibel und als 

Ratschläge gedacht sein und können Hinweise dazu enthalten, wie 

a) sichergestellt werden kann, dass alle Formen von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt ordnungsgemäß erkannt werden; 

b) einschlägige Beweismittel, einschließlich Online-Beweismittel, zu erheben und zu 

sichern sind;  

c) die individuellen Begutachtungen nach den Artikeln 16 und 17 durchzuführen sind, 

einschließlich des Verfahrens zur Überprüfung solcher Begutachtungen; 

d) mit Fällen umzugehen ist, in denen möglicherweise der Erlass oder die 

Ausführung von Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Näherungsverboten oder 

Schutzanordnungen erforderlich wird; 

e) Opfer traumasensibel, geschlechtersensibel, behindertengerecht und kindgerecht 

behandelt werden können und das Recht des Kindes auf rechtliches Gehör sowie 

das Kindeswohl sicherzustellen sind; 
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f) sichergestellt werden kann, dass Opfer respektvoll behandelt werden und Verfahren 

so durchgeführt werden, dass eine sekundäre Viktimisierung oder Reviktimisierung 

verhindert wird; 

g) dem erhöhten Schutzbedarf und jeglichem Bedarf an einschlägiger Hilfe gemäß 

Artikel 33 Absatz 1 von Opfern, die von intersektioneller Diskriminierung betroffen 

sind, Rechnung zu tragen ist; 

h) Geschlechterstereotype erkannt und vermieden werden;  

i) für alle Opfergruppen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sensibilisiert 

werden kann; 

j) Opfer an spezialisierte Unterstützungsdienste, einschließlich medizinischer 

Dienste, vermittelt werden können, damit sichergestellt ist, dass Opfer angemessen 

behandelt werden und dass Fälle von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt 

angemessen und unverzüglich behandelt werden; und 

k) sichergestellt werden kann, dass die Privatsphäre und vertrauliche Informationen 

von Opfern geschützt werden. 

Um sicherzustellen, dass die in Absatz 1 genannten Leitlinien entsprechend aktualisiert 

werden, werden sie erforderlichenfalls im Hinblick auf ihre praktische Anwendung 

überprüft. 
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Artikel 22 

Rolle nationaler Stellen, einschließlich Gleichbehandlungsstellen 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere Stellen und treffen die 

erforderlichen Vorkehrungen, damit diese die folgenden Aufgaben wahrnehmen 

können: 

▌ 

a) Veröffentlichung von ▌Berichten und Abgabe von Empfehlungen zu allen 

Aspekten, die mit Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

zusammenhängen, einschließlich der Sammlung bestehender bewährter 

Verfahren; und 

b) Austausch verfügbarer Informationen mit einschlägigen europäischen Stellen 

wie dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten Organisationen der 

Zivilgesellschaft konsultieren. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen können Teil von Gleichbehandlungsstellen sein, 

die gemäß den Richtlinien 2004/113/EG, 2006/54/EG und 2010/41/EU eingerichtet 

wurden. 

▌ 
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Artikel 23 

Maßnahmen zur Entfernung von bestimmtem Online-Material 

(1) Unbeschadet der Verordnung (EU) 2022/2065 treffen die Mitgliedstaaten die 

erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Öffentlichkeit 

zugängliches Online-Material nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b ▌sowie 

den Artikeln 7 und 8 der vorliegenden Richtlinie umgehend entfernt oder der 

Zugang dazu gesperrt wird.  

Im Rahmen der Maßnahmen nach Unterabsatz1 des vorliegenden Absatzes können 

die zuständigen Behörden ▌verbindliche rechtliche Anordnungen zur Entfernung 

dieses Materials oder zur Sperrung des Zugangs dazu erlassen ▌. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass solche Anordnungen mindestens die 

Bedingungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2065 erfüllen.  

(2) Anordnungen nach Absatz 1 Unterabsatz 2 sind an Anbieter von Hostingdiensten 

zu richten.  

In Fällen, in denen keine Entfernung möglich wäre, können die zuständigen 

Behörden Anordnungen zur Sperrung des Zugangs zu dem betreffenden Material 

auch an einschlägige Anbieter von Vermittlungsdiensten richten, bei denen es sich 

nicht um Anbieter von Hostingdiensten handelt, die über die technischen und 

operativen Fähigkeiten verfügen, Handlungen in Bezug auf das betreffende 

Material vorzunehmen. 

▌ 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen ▌sicher, dass die in Absatz 1 Unterabsatz 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Anordnungen aufgehoben werden und die 

Adressaten dieser Anordnungen davon in Kenntnis gesetzt werden, wenn ein 

Strafverfahren im Zusammenhang mit einer Straftat nach Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe a oder b, Artikel 7 oder Artikel 8 eingestellt wird, weil letztlich nicht 

festgestellt werden konnte, dass eine Straftat begangen wurde. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 ▌genannten Anordnungen 

und sonstigen Maßnahmen nach transparenten Verfahren erlassen werden und 

angemessenen Garantien unterliegen, insbesondere um sicherzustellen, dass diese 

Anordnungen und anderen Maßnahmen auf das notwendige und verhältnismäßige 

Maß beschränkt sind und den Rechten und Interessen aller einschlägigen Beteiligten, 

einschließlich ihrer Grundrechte gemäß der Charta, gebührend Rechnung getragen 

wird.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass von einer Anordnung gemäß Absatz 1 

Unterabsatz 2 betroffene Anbieter von Hostingdiensten, andere einschlägige 

Anbieter von Vermittlungsdiensten und Inhalteanbieter das Recht auf einen 

wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf haben. Dieses Recht umfasst das Recht, 

eine solche Anordnung vor den Gerichten des Mitgliedstaats der zuständigen 

Behörde, die die Anordnung erlassen hat, anzufechten.  
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die einschlägigen von einer Anordnung 

gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 betroffenen Inhalteanbieter gegebenenfalls von den 

Anbietern von Hostingdiensten oder von einem anderen betroffenen einschlägigen 

Anbieter von Vermittlungsdiensten über die Gründe für die Entfernung des Materials 

oder die Sperrung des Zugangs dazu aufgrund der Anordnungen oder anderen 

Maßnahmen gemäß Absatz 1 und über die Möglichkeit des Zugangs zu 

Rechtsbehelfen unterrichtet werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Entfernung des Materials oder die 

Sperrung des Zugangs dazu aufgrund der Anordnungen oder anderen Maßnahmen 

nach Absatz 1 ▌die zuständigen Behörden nicht daran hindert, die für die Ermittlung 

wegen und die strafrechtliche Verfolgung einer Straftat nach Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe a oder b, ▌Artikel 7 oder Artikel 8 erforderlichen Beweise unverzüglich 

zu erheben oder zu sichern. 
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Artikel 24 

Entschädigung seitens der Straftäter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfer das Recht haben, von den Straftätern 

im Einklang mit dem nationalen Recht eine vollständige Entschädigung für 

Schäden zu verlangen, die das Ergebnis von Straftaten der Gewalt gegen Frauen 

oder häuslicher Gewalt sind.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen soweit dies angemessen ist sicher, dass die Opfer in der 

Lage sind, im Rahmen des Strafverfahrens eine Entscheidung über die 

Entschädigung zu erwirken. 

▌ 
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KAPITEL 4 

OPFERHILFE 

Artikel 25 

Spezialisierte Unterstützung für Opfer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass spezialisierte Unterstützungsdienste im Sinne 

von Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 2012/29/EU Opfern 

▌zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob sie förmlich Anzeige erstattet 

haben.  

Werden spezialisierte Unterstützungsdienste nach Unterabsatz 1 nicht als 

integrierter Bestandteil der allgemeinen Unterstützungsdienste für Opfer erbracht, 

so werden allgemeine und spezialisierte Unterstützungsdienste koordiniert.  

Die spezialisierten Unterstützungsdienste nach Unterabsatz 1 bieten Folgendes an: 

a) ▌Informationen über die und Unterstützung in den relevanten ▌praktischen 

Fragen, die sich aus der Straftat ergeben, einschließlich des Zugangs zu 

Wohnraum, Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, finanzieller 

Unterstützung sowie zu Unterstützung beim Verbleib in einer Beschäftigung 

oder bei der Arbeitssuche; 

b) Informationen über den Zugang zu Rechtsberatung, einschließlich 

möglicher Prozesskostenhilfe, sofern verfügbar; 
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c) Informationen über und gegebenenfalls Weiterverweisung an Dienste, die 

medizinische und forensische Untersuchungen durchführen, wozu auch 

umfassende Gesundheitsdienste gehören können, sowie Informationen über 

psychosoziale Beratung, einschließlich traumabezogener Behandlung, und 

gegebenenfalls Vermittlung an diese; 

d) Unterstützung von Opfern von Cyberstraftaten im Sinne der Artikel 5 bis 8, 

darunter Informationen zur Dokumentation von Cyberstraftaten und zu 

Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen, die auf die Entfernung von mit der Straftat 

zusammenhängenden Online-Inhalten abzielen; 

e) Informationen über Unterstützungsdienste für Frauen, Krisenzentren für 

Opfer von Vergewaltigung, Schutzunterkünfte und Anlaufstellen für Opfer 

von sexueller Gewalt und gegebenenfalls Vermittlung an diese; und 

f) Informationen über spezialisierte Unterstützungsdienste für Opfer, die einem 

erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt sind, wozu auch Dienste für die 

Rehabilitation und die sozioökonomische Integration nach sexueller 

Ausbeutung gehören können, und gegebenenfalls Vermittlung an diese.  
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(2) Die in Absatz 1 genannte spezialisierte Unterstützung wird persönlich angeboten, ist 

auf die Bedürfnisse der Opfer zugeschnitten und leicht zugänglich und leicht 

verfügbar, auch online oder durch andere geeignete Mittel wie IKT ▌. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Erbringung der spezialisierten 

Unterstützungsdienste nach Absatz 1 ▌ausreichende personelle und finanzielle 

Ressourcen zur Verfügung stehen ▌.  

Wenn die spezialisierten Unterstützungsdienste  nach Absatz 1 von 

nichtstaatlichen Organisationen erbracht werden, statten die Mitgliedstaaten diese 

mit angemessenen Finanzmitteln aus, wobei sie dem Anteil der bereits durch 

Behörden erbrachten spezialisierten Unterstützungsdienste Rechnung tragen.  
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen den Schutz und die spezialisierten Unterstützungsdienste 

bereit, die erforderlich sind, um den vielfältigen Bedürfnissen der Opfer umfassend 

gerecht zu werden, indem sie diese Dienste, einschließlich jener von 

nichtstaatlichen Organisationen, in denselben Räumlichkeiten anbieten,, indem sie 

diese Dienste über eine ▌Anlaufstelle koordinieren oder indem sie den Zugang zu 

diesen Diensten über einen zentralen Online-Zugang erleichtern.  

Die in Unterabsatz 1 genannten Dienste umfassen mindestens die medizinische 

▌Versorgung aus erster Hand und die Weiterverweisung an weitere medizinische 

Versorgung, wie sie im nationalen Gesundheitssystem vorgesehen ist, sowie 

Sozialdienste, psychosoziale Unterstützung, Rechts- und Polizeidienste oder 

Informationen über solche Dienste und die Vermittlung an diese. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Leitlinien und Protokolle für Angehörige der 

Gesundheitsberufe und der Sozialdienste zur Ermittlung und angemessenen 

Unterstützung der Opfer veröffentlicht werden, einschließlich der Vermittlung der 

Opfer an die einschlägigen Unterstützungsdienste und der Vermeidung sekundärer 

Viktimisierung.  

In den Leitlinien und Protokollen nach Unterabsatz 1 wird angegeben, wie den 

besonderen Bedürfnissen von Opfern Rechnung zu tragen ist, die wegen ihrer 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, kombiniert mit einer Diskriminierung in 

Bezug auf einen oder mehrere andere Diskriminierungsgründe einem erhöhten 

Risiko dieser Art von Gewalt ausgesetzt sind.  

Die Leitlinien und Protokolle nach Unterabsatz 1 werden in Zusammenarbeit mit 

den Anbietern allgemeiner und spezialisierter Unterstützungsdienste auf 

geschlechterorientierte, traumasensible und kindgerechte Weise entwickelt und 

werden überprüft und gegebenenfalls aktualisiert, um Änderungen der 

Rechtsvorschriften und in der Praxis Rechnung zu tragen. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Leitlinien und Protokolle für 

Gesundheitsdienste, die medizinische Versorgung aus erster Hand erbringen, zur 

Identifizierung und angemessenen Unterstützung der Opfer herausgegeben 

werden.  

Die Leitlinien und Protokolle nach Unterabsatz 1 behandeln die Sicherung und 

Dokumentation von Beweismitteln und deren Weiterleitung an die zuständigen 

forensischen Zentren gemäß dem nationalen Recht. 

(7) Die Mitgliedstaaten streben an, sicherzustellen, dass spezialisierte 

Unterstützungsdienste nach Absatz 1 für Opfer in Krisenzeiten – wie 

Gesundheitskrisen oder anderen Notlagen – weiterhin voll funktionsfähig bleiben.  

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den Opfern vor dem Strafverfahren, während 

des Strafverfahrens und für einen angemessenen Zeitraum nach dem Strafverfahren 

spezialisierte Unterstützungsdienste nach Absatz 1 zur Verfügung stehen.  
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Artikel 26 

Spezialisierte Unterstützung für Opfer sexueller Gewalt 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für angemessen ausgestattete und leicht zugängliche 

Krisenzentren für Opfer von Vergewaltigung und sexueller Gewalt, die Teil des 

nationalen Gesundheitssystems sein können, um eine wirksame Unterstützung der 

Opfer sexueller Gewalt und die klinische Betreuung von Opfern von 

Vergewaltigung sicherzustellen, darunter auch Hilfe bei der Aufbewahrung und 

Dokumentation von Beweismitteln.  

Die Zentren nach Absatz 1 bieten traumasensible Unterstützung und vermitteln 

erforderlichenfalls an spezialisierte Traumahilfe und ▌Beratung für Opfer nach der 

Straftat ▌.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfer sexueller Gewalt Zugang zu 

medizinischen und forensischen Untersuchungen haben. Diese Untersuchungen 

können in den in diesem Absatz genannten Zentren oder über Weiterverweisung 

an spezialisierte Zentren oder Stellen zur Verfügung gestellt werden. Die 

Mitgliedstaaten stellen die Koordinierung zwischen den Zentren, an die sich die 

Opfer wenden, und den zuständigen medizinischen und forensischen Zentren 

sicher.  

Handelt es sich bei dem Opfer um ein Kind, so werden die in diesem Absatz 

genannten Dienstleistungen in kindgerechter Weise erbracht. 
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(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Opfer sexueller Gewalt im Einklang mit 

dem nationalen Recht rechtzeitig Zugang zu Gesundheitsdiensten, einschließlich 

Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, haben. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Dienste müssen 

unbeschadet der Dienste, die im Rahmen des nationalen Gesundheitssystems 

erbracht werden, kostenlos und an jedem Wochentag zugänglich sein. Sie können 

Teil der in Artikel 25 genannten Dienste sein. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen für eine ausreichende geografische Verteilung und 

Kapazität der in den Absätzen 1 und 2 genannten Dienste in ihrem gesamten 

Hoheitsgebiet. 

(5) Artikel 25 Absätze 3 und 7 gelten für die Unterstützung von Opfern sexueller Gewalt 

nach dem vorliegenden Artikel.  
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Artikel 27 

Spezialisierte Unterstützung für Opfer der Verstümmelung weiblicher Genitalien 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für eine wirksame, altersgerechte und leicht zugängliche 

Unterstützung für Opfer der Verstümmelung weiblicher Genitalien nach Begehung 

der Straftat und danach so lange wie nötig, unter anderem durch Bereitstellung 

gynäkologischer, sexualmedizinischer, psychologischer und traumabezogener Hilfe 

und Beratung, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Opfer zugeschnitten sind. 

Dazu gehört auch die Bereitstellung von Informationen über Abteilungen in 

öffentlichen Krankenhäusern, die chirurgische Eingriffe zur Genital- und 

Klitorisrekonstruktion durchführen.  

Die Unterstützung nach Unterabsatz 1 kann von den in Artikel 26 genannten 

Krisenzentren oder anderen speziellen Gesundheitszentren geleistet werden.  

(2) Artikel 25 Absätze 3 und 7 und Artikel 26 Absatz 3 gelten für die Unterstützung von 

Opfern der Verstümmelung weiblicher Genitalien nach dem vorliegenden Artikel. 
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Artikel 28 

Spezialisierte Unterstützung für Opfer sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

In Fällen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, die nach nationalem Recht eine Straftat 

darstellen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Opfern und Arbeitgebern 

▌Beratungsdienste zur Verfügung stehen. Diese Dienste umfassen Informationen über den 

angemessenen Umgang mit solchen Fällen sexueller Belästigung, einschließlich zu 

Rechtsbehelfen, die ▌zur Entfernung des Täters vom Arbeitsplatz zur Verfügung stehen ▌.  

Artikel 29 

Helplines für Opfer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass landesweit kostenlose Telefon- Helplines 

zur Verfügung stehen, um Opfer ▌rund um die Uhr zu informieren und zu beraten.  

Die Helplines nach Unterabsatz 1 können im Einklang mit den nationalen 

Verfahren von spezialisierten Unterstützungsdiensten betrieben werden.  

Die Informationen und Beratung nach Unterabsatz 1 werden vertraulich oder unter 

gebührender Berücksichtigung der Anonymität des Opfers bereitgestellt.  

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Helplines nach Unterabsatz 1 auch über 

andere sichere und zugängliche IKT, darunter Online-Anwendungen, 

bereitzustellen. 

www.parlament.gv.at



 

 1116 

 

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um die Zugänglichkeit der in 

Absatz 1 dieses Artikels genannten Dienste für Endnutzerinnen mit Behinderungen 

sicherzustellen; dazu gehört auch die Bereitstellung von Unterstützung in leicht 

verständlicher Sprache. Diese Dienste müssen im Einklang mit den 

Barrierefreiheitsanforderungen für elektronische Kommunikationsdienste gemäß 

Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates19 

barrierefrei sein. 

(3) Die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass der in Absatz 1 genannte Dienst in 

einer Sprache bereitgestellt wird, die die Opfer verstehen können, unter anderem 

durch Telefondolmetschen.  

(4) Artikel 25 Absätze 3 und 7 gelten für die Bereitstellung von Helplines und 

Unterstützung durch IKT nach dem vorliegenden Artikel. 

(5) Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, dafür zu sorgen, dass der in Absatz 1 

genannte Dienst für Opfer von Gewalt gegen Frauen auf Unionsebene unter der 

harmonisierten Nummer „116 016“, zusätzlich zu bestehenden nationalen 

Nummern, erreichbar ist. 

                                                 
19 Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 

2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen, 
ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endnutzer angemessen über die 

Existenz und die Telefonnummern der Helplines informiert werden, auch im 

Rahmen regelmäßiger Sensibilisierungskampagnen.  

Artikel 30 

Unterkunft und sonstige vorläufige Unterbringung 

(1) Die Unterkunft und die sonstige geeignete vorläufige Unterbringung gemäß Artikel 9 

Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2012/29/EU (im Folgenden „Unterkunft und 

sonstige geeignete vorläufige Unterbringung“) tragen insbesondere den 

▌Bedürfnissen der Opfer häuslicher und sexueller Gewalt Rechnung, auch jener 

Opfer, die einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt sind. Sie unterstützen die Opfer 

bei ihrer Erholung, indem sie für sichere, leicht zugängliche, angemessene und 

geeignete Lebensbedingungen im Hinblick auf eine Rückkehr zu einem 

eigenständigen Leben sorgen und über Unterstützungsdienste und 

Weiterverweisungen, unter anderem an weitere medizinische Versorgung, 

informieren. 

(2) Die Unterkunft und die sonstige geeignete vorläufige Unterbringung werden in 

ausreichender Zahl bereitgestellt und müssen leicht zugänglich und so ausgestattet 

sein, dass sie den besonderen Bedürfnissen von Frauen gerecht werden, unter 

anderem indem Schutzunterkünfte ausschließlich für Frauen mit Platz für Kinder 

zur Verfügung gestellt werden, und dass die Rechte und Bedürfnisse von Kindern, 

einschließlich minderjähriger Opfer, gewahrt werden.  
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(3) Die Unterkunft und die sonstige geeignete vorläufige Unterbringung stehen den 

Opfern und abhängigen Personen unter 18 Jahren unabhängig von ihrer 

Nationalität, Staatsbürgerschaft, ihrem Wohnort oder ihrem Aufenthaltsstatus zur 

Verfügung.  

(4) Artikel 25 Absätze 3 und 7 gelten für die Unterkunft und die sonstige geeignete 

vorläufige Unterbringung. 

Artikel 31 

Unterstützung von Opfern im Kindesalter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder spezifische angemessene 

Unterstützung erhalten, sobald die zuständigen Behörden berechtigten Grund zur 

Annahme haben, dass ein Kind möglicherweise Opfer von Gewalt gegen Frauen 

oder häuslicher Gewalt oder Zeuge dieser Gewalt geworden ist.  

Die Unterstützung von Kindern muss spezialisiert und dem Alter, dem 

Entwicklungsbedarf und der individuellen Situation des Kindes entsprechend sein 

und dem Wohl des Kindes Rechnung tragen. 
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(2) Opfer im Kindesalter erhalten eine altersgerechte medizinische Versorgung, 

emotionale, psychosoziale, psychologische und pädagogische Unterstützung, die auf 

den Entwicklungsbedarf und die individuelle Situation des Kindes zugeschnitten 

ist, sowie jede andere geeignete Unterstützung, die insbesondere auf Situationen 

häuslicher Gewalt zugeschnitten ist. 

(3) Wenn eine vorübergehende Unterbringung erforderlich ist, werden Kinder, nachdem 

sie zu der Angelegenheit unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Reife 

Stellung genommen haben, vorrangig zusammen mit anderen Familienangehörigen 

in einer dauerhaften oder vorläufigen Unterkunft, die mit Unterstützungsdiensten 

ausgestattet ist, untergebracht, insbesondere mit einem nicht gewalttätigen 

▌Elternteil oder Träger der elterlichen Verantwortung.  

Bei der Beurteilung von Angelegenheiten der vorübergehenden Unterbringung 

muss der Grundsatz des Kindeswohls den Ausschlag geben. 
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Artikel 32 

Sicherheit von Kindern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die jeweils zuständigen Behörden Zugang 

zu Informationen über Gewalt gegen Frauen oder häusliche Gewalt, bei der 

Kinder involviert sind, haben, soweit dies erforderlich ist, damit diese 

Informationen bei der Beurteilung des Kindeswohls im Rahmen von 

Zivilverfahren, die diese Kinder betreffen, berücksichtigt werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen und unterhalten sichere Orte für den sicheren Kontakt 

zwischen einem Kind und einem Träger elterlicher Verantwortung, der 

(möglicherweise) Gewalt gegen Frauen oder häusliche Gewalt begangen hat, sofern 

der Träger elterlicher Verantwortung ein Umgangsrecht hat. Die Mitgliedstaaten 

sorgen für die Aufsicht durch geschulte Fachkräfte, soweit dies angemessen ist und 

dem Wohl des Kindes dient. 
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Artikel 33 

Gezielte Unterstützung von Opfern mit sich überschneidenden Bedürfnissen und von 

gefährdeten Gruppen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfer, die von intersektioneller r 

Diskriminierung betroffen sind und einem erhöhten Risiko von Gewalt gegen 

Frauen oder häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, besondere Unterstützung erhalten.  

(2) Die in den Artikeln 25 bis 30 genannten Unterstützungsdienste müssen über 

ausreichende Kapazität verfügen, um Opfern mit Behinderungen unter 

Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse – einschließlich persönlicher 

Assistenz – gerecht zu werden. 
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(3) Die Unterstützungsdienste stehen Drittstaatsangehörigen, die Opfer ▌sind, im 

Einklang mit dem in Artikel 1 der Richtlinie 2012/29/EU genannten Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung zur Verfügung.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfer, die dies beantragen, getrennt von 

Personen des anderen Geschlechts in Hafteinrichtungen für Drittstaatsangehörige, die 

sich im Rückkehrverfahren befinden, oder getrennt in Aufnahmeeinrichtungen für 

Personen, die internationalen Schutz beantragen, untergebracht werden können.  

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Personen dem zuständigen Personal Fälle von 

Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt in Einrichtungen und Aufnahme- und 

Hafteinrichtungen melden können und dass Verfahren vorhanden sind, um 

sicherzustellen, dass dieses Personal oder die zuständigen Behörden diese 

Meldungen im Einklang mit den Anforderungen der Artikel 16, 17 und 18 

angemessen und rasch bearbeiten. 
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KAPITEL 5 

PRÄVENTION UND FRÜHZEITIGES EINGREIFEN 

Artikel 34 

Präventivmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt, indem sie einen ganzheitlichen 

mehrschichtigen Ansatz verfolgen.  

(2) Zu den Präventivmaßnahmen zählen die Durchführung oder Unterstützung 

gezielter Sensibilisierungskampagnen oder -programme, die sich an Personen ab 

einem jungen Alter, richten.  

Kampagnen oder Programme nach Unterabsatz 1 können Forschungs- und 

Bildungsprogramme umfassen, mit denen das Bewusstsein und das Verständnis der 

breiten Öffentlichkeit für die verschiedenen Erscheinungsformen und Ursachen 

aller Formen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die Notwendigkeit 

der Verhütung und gegebenenfalls die Folgen dieser Gewalt, insbesondere für 

Kinder, geschärft werden sollen.  

Programme nach Unterabsatz 1 können gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 

einschlägigen Organisationen der Zivilgesellschaft, spezialisierten Diensten, 

Sozialpartnern, betroffenen Gemeinschaften und anderen Interessenträgern 

entwickelt werden.  
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen der breiten Öffentlichkeit unter Berücksichtigung der in 

ihrem Hoheitsgebiet am häufigsten gesprochenen Sprachen Informationen über 

Präventivmaßnahmen, Opferrechte, den Zugang zur Justiz und zu einem 

Rechtsbeistand sowie die verfügbaren Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen, 

einschließlich medizinischer Behandlungen, auf leicht zugängliche Weise zur 

Verfügung. 

(4) Gezielte Maßnahmen richten sich an stark gefährdete Gruppen, darunter die in 

Artikel 33 Absatz 1 genannten.  

Informationen für Kinder sind kindgerecht zu formulieren oder anzupassen. Die 

Informationen sind Formaten darzustellen, die für Menschen mit Behinderungen 

zugänglich sind.  

(5) Präventivmaßnahmen zielen insbesondere darauf ab, schädliche 

Geschlechterstereotypen zu bekämpfen, die Gleichstellung von Frauen und Männern, 

gegenseitigen Respekt und das Recht auf persönliche Integrität zu fördern und alle 

Menschen, insbesondere Männer und Jungen, zu ermutigen, als positive Vorbilder 

zu fungieren und so entsprechende Verhaltensänderungen in der gesamten 

Gesellschaft im Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie zu unterstützen.  

(6) Mit Präventivmaßnahmen sollen Menschen davon abgehalten werden, andere 

Menschen sexuell auszubeuten, und es soll die Zahl der Opfer sexueller 

Ausbeutung verringert werden. 
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(7) Durch Präventivmaßnahmen soll die Sensibilität gegenüber der schädlichen Praxis 

der Verstümmelung weiblicher Genitalien und der Zwangsheirat entwickelt ▌oder 

erhöht werden, wobei die Zahl der Personen zu berücksichtigen ist, die in dem 

betreffenden Mitgliedstaat von diesen Praktiken bedroht oder davon betroffen 

sind.  

(8) Die Präventivmaßnahmen richten sich speziell gegen Cyberstraftaten im Sinne der 

Artikel 5 bis 8. Insbesondere stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass solche 

Präventivmaßnahmen die Entwicklung digitaler Kompetenzen umfassen, 

einschließlich einer kritischen Auseinandersetzung mit der digitalen Welt und des 

kritischen Denkens, damit die Nutzerinnen und Nutzer Fälle von Cybergewalt 

erkennen und bekämpfen, Unterstützung suchen und diese Gewalt verhindern 

können.  

Die Mitgliedstaaten fördern die multidisziplinäre Zusammenarbeit und die 

Zusammenarbeit mit Interessenträgern, darunter auch einschlägige Anbietern von 

Vermittlungsdiensten und zuständigen Behörden, um Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Cyberstraftaten im Sinne der Artikel 5 bis 8 zu entwickeln und umzusetzen. 

(9) Unbeschadet des Artikels 26 der Richtlinie 2006/54/EG ergreifen die 

Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer einschlägigen nationalen Strategien angemessene 

und geeignete Maßnahmen, um dem Phänomen der sexuellen Belästigung am 

Arbeitsplatz, wenn es nach nationalem Recht eine Straftat darstellt, 

entgegenzuwirken. In diesen nationalen Strategien können die gezielten 

Maßnahmen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels für Sektoren festgelegt werden, 

in denen die Beschäftigten am stärksten exponiert sind. 
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Artikel 35 

Spezifische Maßnahmen zur Verhinderung von Vergewaltigungen und zur stärkeren 

Betonung der wesentlichen Rolle des Einverständnisses bei sexuellen Beziehungen 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um Änderungen von 

Verhaltensmustern zu fördern, die auf einem historisch bedingten ungleichen 

Machtverhältnis zwischen Frauen und Männern begründet sind oder auf 

stereotypen Rollenbildern von Frauen und Männern beruhen, insbesondere im 

Zusammenhang mit sexuellen Beziehungen, dem Geschlecht und dem Konzept des 

Einverständnisses. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen beruhen auf den Grundsätzen der 

Gleichstellung der Geschlechter und der Nichtdiskriminierung sowie den 

Grundrechten und berücksichtigen insbesondere die zentrale Rolle des 

Einverständnisses bei sexuellen Beziehungen, die freiwillig als Ergebnis des freien 

Willens der Person erteilt werden muss.  

Maßnahmen nach Unterabsatz 1 umfassen Sensibilisierungskampagnen oder -

programme, die Bereitstellung und Verbreitung von Material zur Aufklärung über 

das Konzept des Einverständnisses und die weite Verbreitung von Informationen 

über Maßnahmen zur Prävention von Vergewaltigungen.  

Diese Maßnahmen werden regelmäßig gefördert oder durchgeführt, 

gegebenenfalls auch in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und 

nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere Frauenorganisationen.  
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(2) Die in Absatz 1 Unterabsatz 3 genannten Sensibilisierungskampagnen oder 

-programme zielen insbesondere darauf ab, das Wissen darüber zu verbessern, 

dass nicht einverständliche sexuelle Handlungen als Straftat gelten. 

(3) Mit dem Material zur Aufklärung über das Konzept des Einverständnisses gemäß 

Absatz 1 Unterabsatz 3 soll das Bewusstsein dafür gefördert werden, dass das 

Einverständnis freiwillig als Ergebnis des freien Willens einer Person, des 

gegenseitigen Respekts sowie des Rechts auf sexuelle Unversehrtheit und 

körperliche Autonomie erteilt werden muss. Dieses Material muss an die 

Entwicklungsfähigkeit der Personen, an die es gerichtet ist, angepasst sein.  

(4)  Die in diesem Artikel genannten Informationen werden weit verbreitet, um die 

Öffentlichkeit über bestehende Maßnahmen zur Prävention von 

Vergewaltigungen, einschließlich der Verfügbarkeit der Interventionsprogramme 

gemäß Artikel 37, zu informieren.  
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Artikel 36 

Schulung und Information von Fachkräften 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass öffentliche Bedienstete, die wahrscheinlich 

mit Opfern in Kontakt kommen, etwa Polizeibeamte und Gerichtspersonal, sowohl 

allgemeine als auch spezialisierte Schulungen und gezielte Informationen erhalten, 

die auf ihre Kontakte mit den Opfern abgestimmt sind, damit sie Fälle von Gewalt 

gegen Frauen oder häuslicher Gewalt erkennen, verhindern und bekämpfen und 

Opfer in einer trauma- und geschlechtersensiblen sowie kindgerechten Weise 

behandeln können.  

(2) Die Mitgliedstaaten fördern Schulungen für Angehörige der Gesundheitsberufe, 

Mitarbeiter der Sozialdienste und pädagogische Fachkräfte, bei denen die 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit Opfern in Kontakt kommen, um sie in die 

Lage zu versetzen, Fälle von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt zu 

erkennen und die Opfer an spezialisierte Unterstützungsdienste zu verweisen. 
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(3) Unbeschadet der Unabhängigkeit der Justiz und der Unterschiede in der 

Organisation der Justizsysteme innerhalb der Union ergreifen die Mitgliedstaaten 

die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass an Strafverfahren und 

Ermittlungen beteiligte Richter und Staatsanwälte sowohl allgemeine als auch 

spezialisierte Schulungen im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erhalten, die 

auf die Rollen dieser Richter und Staatsanwälte zugeschnitten sind. Solche 

Schulungen müssen menschenrechtsbasiert, auf die Opfer ausgerichtet, 

geschlechtersensibel sowie kinder- und behindertengerecht sein.  

(4) Unbeschadet der Unabhängigkeit der der rechtsberatenden Berufe empfehlen die 

Mitgliedstaaten, dass Personen, die für die Ausbildung von Rechtsanwälten 

zuständig sind, sowohl allgemeine als auch Fachausbildungen anbieten, um das 

Bewusstsein von Anwälten für die Bedürfnisse der Opfer zu stärken und um sie zu 

befähigen, Opfer in einer trauma- und geschlechtersensiblen sowie kindgerechten 

Weise zu behandeln.  
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(5) Einschlägige Angehörige der Gesundheitsberufe, darunter Kinderärzte, Frauenärzte, 

Geburtshelfer, Hebammen und an der psychologischen Betreuung beteiligtes 

Gesundheitspersonal erhalten gezielte Schulungen, um die physischen, psychischen 

und sexuellen Folgen der Verstümmelung weiblicher Genitalien in kultursensibler 

Weise zu erkennen und zu behandeln.  

(6) Personen mit Aufsichtsfunktionen am Arbeitsplatz – sowohl im öffentlichen als auch 

im privaten Sektor – werden darin geschult, wie sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz – sofern sie nach nationalem Recht eine Straftat darstellt – erkannt, 

verhindert und bekämpft werden kann. Diese Personen sowie Arbeitgeber erhalten 

gezielte Informationen über die Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt auf die Beschäftigung und die Gefahr von Gewalt durch Dritte. 

(7) Die in den Absätzen 1, 2 und 5 genannten Schulungsmaßnahmen umfassen 

Fortbildungsmaßnahmen zur koordinierten fachgebietsübergreifenden 

Zusammenarbeit, um bei Fällen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

einen umfassenden und geeigneten Umgang mit Weiterverweisungen zu 

ermöglichen. 
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(8) Ohne Einschränkung der Medienfreiheit und des Medienpluralismus fördern und 

unterstützen die Mitgliedstaaten Schulungen zum Umgang mit Medien durch 

Organisationen von Medienschaffenden, Selbstregulierungseinrichtungen von 

Medien und Branchenvertreter oder andere einschlägige unabhängige 

Organisationen, um stereotype Darstellungen von Frauen und Männern, sexistische 

Bilder von Frauen und Schuldzuweisungen an die Opfer in den Medien zu 

bekämpfen und so das Risiko von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt zu 

verringern.  

Schulungsmaßnahmen nach Unterabsatz 1 können von einschlägigen 

Organisationen der Zivilgesellschaft, nichtstaatlichen Organisationen, die mit 

Opfern zusammenarbeiten, Sozialpartnern und anderen Interessenträgern 

durchgeführt werden. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Behörden, die für die Entgegennahme 

von Anzeigen von Straftaten seitens der Opfer zuständig sind, angemessen geschult 

sind, um die Meldung solcher Straftaten zu erleichtern und zu unterstützen und eine 

sekundäre Viktimisierung zu verhindern. 
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(10) Die in den Absätzen 1 bis 5 genannten Schulungsmaßnahmen werden durch 

geeignete Folgemaßnahmen ergänzt, auch in Bezug auf die in den Artikeln 5 bis 8 

genannten Cyberstraftaten, und sie berücksichtigen die Besonderheiten von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Diese Schulungsmaßnahmen können 

Schulungen dazu umfassen, wie die besonderen Schutz- und Hilfsbedürfnisse von 

Opfern, die einem erhöhten Risiko von Gewalt ausgesetzt sind, weil sie 

intersektioneller Diskriminierung ausgesetzt sind, ermittelt und berücksichtigt 

werden können. 

(11) Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 9 werden unbeschadet der Unabhängigkeit 

der Justiz, der Selbstorganisation reglementierter Berufe und der Unterschiede in der 

Organisation der Justizsysteme innerhalb der Union durchgeführt.  
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Artikel 37 

Interventionsprogramme 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

gezielte ▌Interventionsprogramme eingerichtet werden, um das Risiko von ▌Gewalt 

gegen Frauen oder häuslicher Gewalt oder von Wiederholungsdelikten zu verhindern 

und zu minimieren. 

(2) Die Interventionsprogramme gemäß Absatz 1 werden für die Teilnahme ▌von 

Personen zur Verfügung gestellt, die einen Akt der Gewalt gegen Frauen oder 

häuslicher Gewalt begangen haben, und können für die Teilnahme anderer 

Personen zur Verfügung gestellt werden, bei denen davon ausgegangen wird, dass 

sie solche Straftaten begehen könnten. Dies kann auch Personen einschließen, die 

das Bedürfnis verspüren, daran teilzunehmen, beispielsweise, weil sie befürchten, 

dass sie einen Akt der Gewalt gegen Frauen oder der häuslichen Gewalt begehen 

könnten.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Straftäter, die eine Vergewaltigung 

begangen haben, an einem Interventionsprogramm gemäß Absatz 1 teilzunehmen.  
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KAPITEL 6 

KOORDINIERUNG UND ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 38 

Koordinierte Strategien und Koordinierungsstelle 

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen landesweite wirksame, umfassende und koordinierte 

politische Strategien an, die alle einschlägigen Maßnahmen zur Verhütung und 

Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

umfassen, und setzen diese um.  

(2) Die Mitgliedstaaten benennen oder errichten eine oder mehrere offizielle Stellen für 

die Koordinierung, Umsetzung, Beobachtung und Bewertung von Strategien und 

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung aller von dieser Richtlinie erfassten 

Formen von Gewalt.  

(3) Diese Stelle bzw. Stellen nach Absatz 2 koordiniert bzw. koordinieren die in 

Artikel 44 genannte Datenerhebung und analysiert bzw. analysieren und verbreitet 

bzw. verbreiten die Ergebnisse solcher Erhebungen.  

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Maßnahmen auf zentraler Ebene sowie 

gegebenenfalls auf regionaler oder lokaler Ebene im Einklang mit der Verteilung 

der Zuständigkeiten im jeweiligen Mitgliedstaat koordiniert werden.  
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Artikel 39 

Nationale Aktionspläne für die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt  

(1) Bis ... [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] verabschieden die 

Mitgliedstaaten gegebenenfalls in Absprache mit spezialisierten 

Unterstützungsdiensten nationale Aktionspläne zur Verhütung und Bekämpfung 

geschlechtsspezifischer Gewalt.  

(2) Die in Absatz 1 genannten nationalen Aktionspläne können Prioritäten und 

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt und Mechanismen zur Überwachung ihrer Ziele, die für die 

Verwirklichung dieser Prioritäten und Maßnahmen erforderlichen Ressourcen 

und die Art und Weise der Zuweisung dieser Mittel enthalten.  

(3)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 1 genannten nationalen 

Aktionspläne überprüft und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie 

relevant bleiben. 
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Artikel 40 

Behördenübergreifende Koordinierung und Zusammenarbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten richten unter gebührender Berücksichtigung der nationalen 

Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten geeignete Mechanismen ein, um die 

wirksame Koordinierung und Zusammenarbeit ▌zwischen den zuständigen 

Behörden, Agenturen und Einrichtungen, einschließlich Bürgerbeauftragter, lokaler 

und regionaler Behörden, Strafverfolgungsbehörden▌, Justizbehörden, unbeschadet 

der Unabhängigkeit der Justiz, Unterstützungsdiensten, insbesondere 

spezialisierten Unterstützungsdiensten für Frauen, sowie nichtstaatlichen 

Organisationen, sozialen Diensten, einschließlich Kinderschutz- oder 

Wohlfahrtsbehörden, Bildungs- und Gesundheitsdienstleistern, den Sozialpartnern, 

unbeschadet ihrer Autonomie, und anderen einschlägigen Organisationen und 

Einrichtungen beim Schutz der Opfer vor Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt und bei ihrer Unterstützung zu gewährleisten.  

(2) Die Koordinations- und Kooperationsmechanismen gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels betreffen, sofern zutreffend, insbesondere die individuellen 

Begutachtungen nach den Artikeln 16 und 17, die Bereitstellung von Schutz- und 

Unterstützungsmaßnahmen nach Artikel 19 und Kapitel 4, die Leitlinien mit 

beratendem Charakter nach Artikel 21 und die Schulungsmaßnahmen für Fachkräfte 

nach Artikel 36. 
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Artikel 41 

Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen 

Die Mitgliedstaaten arbeiten mit Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich 

nichtstaatlichen Organisationen, die mit Opfern arbeiten, zusammen und halten regelmäßige 

Konsultationen mit ihnen ab, und zwar insbesondere im Hinblick auf: die Bereitstellung 

angemessener Unterstützung für die Opfer; politische Initiativen; Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen; Forschungs- und Bildungsprogramme; Schulungsmaßnahmen; 

und die Überwachung und Bewertung der Auswirkungen von Maßnahmen zur Unterstützung 

und zum Schutz der Opfer.  
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Artikel 42 

Zusammenarbeit zwischen Anbietern von Vermittlungsdiensten 

Die Mitgliedstaaten fördern die selbstregulierende Zusammenarbeit zwischen den 

einschlägigen Anbietern von Vermittlungsdiensten, z. B. die Aufstellung von 

Verhaltenskodizes.  

Die Mitgliedstaaten sensibilisieren für die Selbstregulierungsmaßnahmen, die die 

einschlägigen Anbieter von Vermittlungsdiensten im Zusammenhang mit dieser Richtlinie 

erlassen haben, insbesondere für Maßnahmen zur Stärkung der von diesen Anbietern von 

Vermittlungsdiensten eingeführten Mechanismen zum Vorgehen gegen die in Artikel 25 

Absatz 1 genannten Online-Inhalte und zur Verbesserung der Schulung der Beschäftigten im 

Hinblick auf die Verhütung der in dieser Richtlinie genannten Straftaten sowie auf die 

Hilfeleistung und Unterstützung von Opfern der in dieser Richtlinie vorgesehenen Straftaten. 
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Artikel 43 

Zusammenarbeit auf Unionsebene 

Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Zusammenarbeit untereinander 

und auf Unionsebene zu erleichtern und damit die Umsetzung dieser Richtlinie zu 

verbessern. Mit dieser Zusammenarbeit verfolgen die Mitgliedstaaten mindestens folgende 

Ziele: 

a) Austausch bewährter Verfahren untereinander über bestehende Netze, die sich mit 

Fragen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

befassen, sowie mit Agenturen der Union im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate; 

und 

b) soweit erforderlich gegenseitige Konsultation in Einzelfällen, auch über Eurojust 

und das Europäische Justizielle Netz für Strafsachen im Rahmen ihrer jeweiligen 

Mandate; 

▌ 
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Artikel 44 

Datenerhebung und Forschung 

(1) Die Mitgliedstaaten verfügen über ein System für die Erhebung, Entwicklung, 

Erstellung und Verbreitung von Statistiken über Gewalt gegen Frauen und häusliche 

Gewalt ▌. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Statistiken umfassen mindestens die folgenden 

vorhandenen Daten, die auf zentraler Ebene verfügbar sind, aufgeschlüsselt nach 

Geschlecht, Altersgruppe (Kind/Erwachsener) des Opfers und des Täters, sowie, 

soweit möglich und relevant, Beziehung zwischen dem Opfer und dem Täter und 

Art der Straftat: 

a) die jährliche Zahl der ▌gemeldeten Straftaten und Verurteilungen wegen 

Gewalt gegen Frauen oder häuslicher Gewalt, anhand von Daten der nationalen 

Verwaltungen, 

b) die Zahl der Opfer, die aufgrund von Gewalt gegen Frauen oder häuslicher 

Gewalt getötet wurden, 

c) die Zahl und Aufnahmekapazität der Schutzunterkünfte pro Mitgliedstaat 

und 

d) die Anzahl der bei nationalen Helplines eingegangenen Anrufe.  
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(3) Die Mitgliedstaaten bemühen sich, in regelmäßigen Abständen 

bevölkerungsbezogene Erhebungen durchzuführen, um die Prävalenz und Trends 

aller unter diese Richtlinie fallenden Formen von Gewalt zu bewerten.  

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) die Daten, die sich aus 

den Erhebungen gemäß Unterabsatz 1 ergeben, sobald sie verfügbar sind. 

(4) Um die Vergleichbarkeit und Standardisierung der Verwaltungsdaten in der 

gesamten Union zu gewährleisten, bemühen sich die Mitgliedstaaten, 

Verwaltungsdaten auf der Grundlage gemeinsamer Untergliederungen, die in 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen nach den 

von diesem gemäß Absatz 5 entwickelten Standards ausgearbeitet wurden, zu 

erheben. Sie übermitteln diese Daten jährlich an das Europäische Institut für 

Gleichstellungsfragen. Die übermittelten Daten dürfen keine personenbezogenen 

Daten enthalten. 
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(5) Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen unterstützt die Mitgliedstaaten bei 

der in Absatz 2 genannten Datenerhebung, ▌unter anderem durch die Festlegung 

gemeinsamer Standards unter Berücksichtigung der in dem genannten Absatz 

festgelegten Anforderungen.  

(6) Die Mitgliedstaaten stellen die gemäß diesem Artikel erhobenen Statistiken der 

Öffentlichkeit in einer einfach zugänglichen Weise zur Verfügung. Diese 

Statistiken dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten.  

(7) Mindestens bis zum Ende des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 untersucht 

die Kommission die Ursachen, die Auswirkungen, die Inzidenz und die 

Verurteilungsraten im Zusammenhang mit den unter diese Richtlinie fallenden 

Formen von Gewalt oder unterstützt Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet. 
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KAPITEL 7 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

▌ 

Artikel 45 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum … [acht Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] alle sachdienlichen Informationen über die 

Funktionsweise dieser Richtlinie, die die Kommission benötigt, um einen Bericht 

über die Evaluierung dieser Richtlinie zu erstellen.  

(2) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 übermittelten 

Informationen führt die Kommission eine Bewertung der Auswirkungen dieser 

Richtlinie und der Frage durch, ob das Ziel der Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in der gesamten Union erreicht 

wurde, und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor. In 

diesem Bericht wird insbesondere bewertet, ob eine Ausweitung des 

Anwendungsbereichs dieser Richtlinie und die Einführung neuer Straftatbestände 

erforderlich sind. Dem Bericht wird gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag 

beifügt.  
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(3) Bis zum ... [acht Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] bewertet 

die Kommission, ob weitere Maßnahmen auf Unionsebene erforderlich sind, um 

sexuelle Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz wirksam zu bekämpfen, wobei sie 

die geltenden internationalen Übereinkommen, den Rechtsrahmen der Union im 

Bereich der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 

Beschäftigungsfragen und den Rechtsrahmen für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz berücksichtigt. 
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Artikel 46 

Verhältnis zu anderen Rechtsakten der Union 

(1) Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung der folgenden Rechtsakte: 

a) Richtlinie 2011/36/EU, 

b) Richtlinie 2011/93/EU, 

c) Richtlinie 2011/99/EU, 

d) Richtlinie 2012/29/EU, 

e) Verordnung (EU) Nr. 606/2013,  

f) Verordnung (EU) 2022/2065.  

(2) Die spezifischen Maßnahmen zur Prävention sowie zum Schutz und zur 

Unterstützung für die Opfer gemäß den Kapiteln 3, 4 und 5 der vorliegenden 

Richtlinie gelten zusätzlich zu den in den Richtlinien 2011/36/EU, 2011/93/EU und 

2012/29/EU festgelegten Maßnahmen.  
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Artikel 47 

Pressefreiheit und Freiheit der Meinungsäußerung in anderen Medien 

Diese Richtlinie lässt besondere Haftungsregelungen im Zusammenhang mit den 

Grundprinzipien der Pressefreiheit und der Freiheit der Meinungsäußerung in geschützten 

Medien, die ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] in den Mitgliedstaaten 

gelten, unberührt, sofern diese Regelungen unter uneingeschränkter Einhaltung der 

Charta angewandt werden können. 

Artikel 48 

Regressionsverbot 

Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keine Rechtfertigung für eine Senkung des 

Opferschutzniveaus darstellen. Das Verbot einer solchen Senkung des Schutzniveaus 

berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, angesichts sich wandelnder Umstände andere 

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften festzulegen als jene, die am ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] gelten, sofern die Mindestanforderungen dieser Richtlinie eingehalten 

werden. 
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Artikel 49 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [drei Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der nationalen Vorschriften 

mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 50 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 51 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0339
Europäischer Behindertenausweis und Europäischer Parkausweis für 
Menschen mit Behinderungen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einführung des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen 
Parkausweises für Menschen mit Behinderungen (COM(2023)0512 – C9-0328/2023 –
2023/0311(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0512),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62 sowie Artikel 91 und 
Artikel 21 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf 
deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C9‑0328/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 31. Januar 
20242,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                                
1 ABl. C, C/2024/1595, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1595/oj.
2 ABl. C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus und 
des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf die Schreiben des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie des Petitionsausschusses, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0003/2024), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2023)0311 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einführung des Europäischen Behindertenausweises und des 
Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62, Artikel 91 und Artikel 21 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C, C/2024/1595, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1595/oj. 
2 ABl. C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die ▌Union gründet auf den im Vertrag über die Europäische Union (EUV), im 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) und im 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen4 (auch Behindertenrechtskonvention, im Folgenden „VN-BRK“) 

verankerten Werten der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Achtung der 

Menschenrechte und ist der Bekämpfung von Diskriminierungen – auch aus Gründen 

einer Behinderung – verpflichtet. 

(2) In Artikel 26 der Charta anerkennt und achtet die Union den Anspruch von 

Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer 

Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme 

am Leben der Gemeinschaft. 

(3) Jeder Unionsbürger hat das Grundrecht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

vorbehaltlich der im EUV und im AEUV sowie in den Durchführungsvorschriften 

vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. 

In Artikel 18 der VN-BRK wird auch das Recht von Menschen mit Behinderungen 

unter anderem auf Freizügigkeit und freie Wahl ihres Wohnsitzes gleichberechtigt 

mit anderen anerkannt. 

                                                 
4 ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 37. 
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(4) Nach Auffassung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist der 

Unionsbürgerstatus dazu bestimmt, der grundlegende Status der Angehörigen der 

Mitgliedstaaten zu sein, welche ihr Recht ausüben, sich im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten zu bewegen und aufzuhalten, der es denjenigen unter ihnen, die sich 

in der gleichen Situation befinden, erlaubt, im sachlichen Anwendungsbereich des 

AEUV unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und unbeschadet der insoweit 

ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen die gleiche rechtliche Behandlung zu 

genießen. 

(5) Die Union ist Vertragspartei der VN-BRK und ist an dessen Bestimmungen 

gebunden, die im Rahmen ihrer Zuständigkeiten fester Bestandteil der 

Rechtsordnung der Union sind. Alle Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien der VN-

BRK und sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten an dieses Übereinkommen 

gebunden. Obwohl die VN-BRK von der Union und allen Mitgliedstaaten 

unterzeichnet und ratifiziert wurde, muss die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen sowohl auf Unionsebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten 

vorangetrieben werden. 
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(6) Gemäß der VN-BRK zählen zu den Menschen mit Behinderungen unter anderem 

jene, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit verschiedenen 

umweltbedingten, administrativen, technologischen und gesellschaftlichen 

Barrieren zu einer diskriminierenden Behandlung führen können. Zweck der VN-

BRK ist es folglich, die uneingeschränkte und gleichberechtigte Wahrnehmung aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen ohne 

jegliche Form der Diskriminierung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten 

sowie die Achtung der ihnen innewohnenden Würde, ihrer individuelle Autonomie, 

einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, und ihre 

Unabhängigkeit zu fördern, um so ihre volle und wirksame Teilhabe an der 

Gesellschaft sowie ihre gleichberechtigte Einbeziehung in die Gesellschaft zu 

gewährleisten. In der VN-BRK wird zudem anerkannt, dass es wichtig ist, die 

Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen zu achten und diese 

Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit zu akzeptieren, 

und dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die 

Chancengleichheit und die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen 

gewährleistet werden kann. In der VN-BRK wird festgestellt, dass Frauen und 

Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und 

vorgesehen, dass die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, 

dass sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt 

genießen können. Ferner werden darin die schwierigen Bedingungen anerkannt, 

denen sich Menschen mit Behinderungen gegenübersehen, die mehrfachen oder 

verschärften Formen der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des 

Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 

Anschauung, der nationalen, ethnischen, indigenen oder sozialen Herkunft, des 

Vermögens, der Geburt, des Alters oder eines sonstigen Status ausgesetzt sind. 
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(7) Die vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der ▌Kommission am 

17. November 2017 in Göteborg gemeinsam proklamierte Europäische Säule 

sozialer Rechte5 (im Folgenden „Säule“) sieht in Grundsatz Nr. 3 vor, dass jede 

Person, unabhängig unter anderem von einer Behinderung, in Bezug auf 

Beschäftigung, sozialen Schutz, Bildung und Zugang zu öffentlich verfügbaren 

Gütern und Dienstleistungen das Recht auf Gleichbehandlung und 

Chancengleichheit hat und dass die Chancengleichheit unterrepräsentierter 

Gruppen gefördert werden muss. Darüber hinaus wird in Grundsatz Nr. 17 der 

▌Säule ▌anerkannt, dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf 

Einkommensbeihilfen, die ein würdevolles Leben sicherstellen, Dienstleistungen ▌, 

die ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, und ein an ihre 

Bedürfnisse angepasstes Arbeitsumfeld haben. 

(8) Mit der Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030, die 

mit der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2021 angenommen wurde, sollen 

die vielfältigen Herausforderungen, mit denen Menschen mit Behinderungen 

konfrontiert sind, angegangen werden und Fortschritte in allen Bereichen der VN-

BRK sowohl auf Unionsebene als auch auf nationaler Ebene erzielt werden. 

(9) Die Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates6 ▌zielt 

darauf ab, den Zugang zu bestimmten Produkten und Dienstleistungen zu verbessern, 

indem durch unterschiedliche Barrierefreiheitsanforderungen in den Mitgliedstaaten 

bedingte Hindernisse beseitigt werden bzw. die Errichtung derartiger Hindernisse 

verhindert wird, und dazu beizutragen, die Verfügbarkeit barrierefreier Produkte und 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, einschließlich des Zugangs zu Websites und auf 

Mobilgeräten angebotenen öffentlichen Dienstleistungen, zu erhöhen und die 

Barrierefreiheit einschlägiger Informationen zu verbessern. Darüber hinaus zielt die 

Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates7 darauf ab, 

den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 

Stellen zu verbessern. 

                                                 
5 ABl. C 428 vom 13.12.2017, S. 10. 
6 Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 

2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 
(ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70). 

7 Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 
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(10) Darüber hinaus garantiert das Unionsrecht das Recht auf Nichtdiskriminierung 

beim Zugang zu Verkehrsmitteln und andere Rechte. Zu den Beispielen für solche 

Rechte gehört das Recht von Fahrgästen mit Behinderungen und eingeschränkter 

Mobilität auf kostenlose Hilfeleistung im Luft-, Schienen-, Schiffs- oder 

Busverkehr, das jeweils in den Verordnungen (EG) Nr. 1107/20068, (EU) 

2021/7829, (EU) Nr. 1177/201010 und (EU) Nr. 181/201111 des Europäischen 

Parlaments und des Rates verankert ist. Das Unionsrecht, insbesondere Richtlinie 

1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates12, ermöglicht es den 

Mitgliedstaaten auch, ermäßigte Maut- oder Benutzungsgebühren für 

gebührenpflichtige Straßen, Brücken oder Tunnel sowie Ausnahmen von der 

Verpflichtung zur Zahlung solcher Maut- oder Benutzungsgebühren für 

Fahrzeuge, die von Menschen mit Behinderungen genutzt werden oder sich in 

deren Eigentum befinden, vorzusehen. 

                                                 
8 Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden 
mit eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1). 

9 Verordnung (EU) 2021/782 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2021 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 
(ABl. L 172 vom 17.5.2021, S. 1). 

10 Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 1). 

11 Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 1). 

12 Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von 
Straßeninfrastrukturen durch Fahrzeuge (ABl. L 187 vom 20.7.1999, S. 42). 
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(11) Menschen mit Behinderungen können bei den zuständigen Behörden oder Stellen 

ihres Wohnmitgliedstaats die Anerkennung des Behindertenstatus beantragen, da 

dies in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. ▌Verfahren zur Prüfung von 

Behinderungen unterscheiden sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat ▌. Wenn die 

zuständigen Behörden oder Stellen den Behindertenstatus eines Antragstellers 

anerkennen, können sie eine Bescheinigung, einen Ausweis oder ein anderes 

förmliches Dokument zur Anerkennung des Behindertenstatus des Antragstellers 

ausstellen. In Mitgliedstaaten, in denen es keine Definition des Behindertenstatus 

gibt, können Ansprüche auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer 

Behinderung geltend gemacht werden, wenn Personen mit Behinderungen 

Dienstleistungen oder Vorteile gewährt werden. 
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(12) In der VN-BRK wird anerkannt, dass die Diskriminierung und soziale 

Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen auf umweltbedingte, 

systembedingte und einstellungsbedingte Barrieren in der Gesellschaft 

zurückzuführen sind und nicht auf ihre Beeinträchtigung. Wird der 

Behindertenstatus zwischen den Mitgliedstaaten nicht gegenseitig anerkannt, sehen 

sich Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung ihrer Grundrechte auf 

Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Freizügigkeit häufig mit besonderen 

und erheblichen Schwierigkeiten und Hindernissen konfrontiert ▌. Dies gilt 

insbesondere für Kurzaufenthalte oder Aufenthalte in einem anderen Mitgliedstaat 

im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates13, wonach Unionsbürger und ihre Familienangehörigen das Recht 

auf Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat für einen Zeitraum von bis zu drei 

Monaten haben, wobei sie lediglich im Besitz eines gültigen Personalausweises 

oder Reisepasses sein müssen und ansonsten keine weiteren Bedingungen zu 

erfüllen oder Formalitäten zu erledigen brauchen. Für Zeiträume von mehr als 

drei Monaten müssen gemäß Artikel 7 der genannten Richtlinie zusätzliche 

Bedingungen erfüllt sein, und in diesem Fall sieht Artikel 8 der genannten 

Richtlinie vor, dass der Aufnahmemitgliedstaat von Unionsbürgern verlangen 

kann, sich bei den zuständigen Behörden anzumelden. 

                                                 
13 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 
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(13) Menschen mit Behinderungen, die sich für längere Zeiträume zu Beschäftigungs-, 

Studien- oder anderen Zwecken in einen anderen Mitgliedstaaten begeben, können –

 sofern in den Rechtsvorschriften nicht anders vorgesehen oder anders von den 

Mitgliedstaaten vereinbart – ihre Behinderung von den zuständigen Behörden oder 

Stellen des anderen Mitgliedstaats prüfen und förmlich anerkennen lassen und 

können eine Bescheinigung, einen Ausweis oder ein anderes förmliches Dokument 

▌, mit dem ihr Behindertenstatus ▌anerkannt wird, oder eine Entscheidung über 

den Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung gemäß 

den geltenden Vorschriften des fraglichen Mitgliedstaats erhalten. 

(14) Um die Freizügigkeit von Menschen mit Behinderungen, die an einem 

Mobilitätsprogramm der Union teilnehmen, zu fördern, sollte der kontinuierliche 

gleichberechtigte Zugang zu Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen oder 

zu Parkbedingungen und Stellplätzen durch die Verwendung des Europäischen 

Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen für die Dauer dieses Programms sichergestellt werden. Die 

Mobilitätsprogramme der Union umfassen Programme, die von der Union 

eingerichtet wurden, um die Mobilität von Personen in einen anderen 

Mitgliedstaat für einen bestimmten Zeitraum zum Zwecke der allgemeinen oder 

beruflichen Bildung oder einer beruflichen Tätigkeit, zu Zwecken im 

Zusammenhang mit staatsbürgerlichem Engagement oder mit Kultur zu fördern, 

wie das Programm für das Europäische Solidaritätskorps oder Erasmus+, die 

durch die Verordnungen (EU) 2021/88814 bzw. (EU) 2021/81715 des Europäischen 

Parlaments und des Rates eingerichtet wurden. 

                                                 
14 Verordnung (EU) 2021/888 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2021 zur Aufstellung des Programms für das Europäische Solidaritätskorps 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1475 und (EU) Nr. 375/2014 (ABl. 
L 202 vom 8.6.2021, S. 32). 

15 Verordnung (EU) 2021/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2021 zur Einrichtung von Erasmus+, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 (ABl. L 189 vom 28.5.2021, S. 1). 
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(15) Personen mit einem anerkannten Behindertenstatus oder Anspruch auf bestimmte 

Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung ▌sind bei Reisen oder Aufenthalten 

für eine kurze Zeit in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Wohnmitgliedstaat 

dagegen regelmäßig mit erheblichen Schwierigkeiten und Hindernisse konfrontiert, 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen in Anspruch zu nehmen, wenn ihr 

Behindertenstatus oder ihr Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund 

einer Behinderung in dem Mitgliedstaat, in den sie reisen oder den sie besuchen, 

nicht anerkannt wird und wenn sie nicht im Besitz einer Bescheinigung, eines 

Ausweises oder eines anderen förmlichen Dokuments sind, mit dem ihr 

Behindertenstatus oder ihr Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund 

einer Behinderung im Aufnahmemitgliedstaat anerkannt wird. Insbesondere 

Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen stoßen oft auf besondere 

Schwierigkeiten, wenn sie auf Reisen oder beim Aufenthalt in einem anderen 

Mitgliedstaat ihre Behinderung nachweisen müssen. 

(16) ▌ Menschen mit Behinderungen, die in einen anderen Mitgliedstaat reisen oder 

diesen besuchen, werden bei der Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit gegenüber 

Menschen ohne Behinderungen sowie Menschen mit Behinderungen, die Inhaber 

einer Bescheinigung, eines Ausweises oder eines anderen förmlichen Dokuments 

sind, mit dem der Behindertenstatus oder Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen 

aufgrund einer Behinderung in dem Mitgliedstaat anerkannt wird, in den sie reisen 

oder den sie besuchen, erheblich benachteiligt. 
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(17) Außerdem verunsichert es Menschen mit Behinderungen erheblich, wenn sie nicht 

wissen, ob oder in welchem Umfang ihr Behindertenstatus oder Anspruch auf 

bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung und förmliche 

Dokumente, mit denen diese anerkannt werden, bei Reisen oder Aufenthalten in 

einem anderen Mitgliedstaat anerkannt werden ▌. Dieses Problem wird durch die 

begrenzte Verfügbarkeit von Online-Informationen über ihre spezifischen Rechte 

und verfügbare Vorteile noch verschärft. Letztlich können Menschen mit 

Behinderungen davon abgehalten werden, ihr Recht auf Freizügigkeit auszuüben und 

uneingeschränkt und wirksam an der Gesellschaft teilzuhaben und in diese 

einbezogen zu werden. 

(18) Die Unionsbürger haben in einer Reihe von Petitionen an das Europäische 

Parlament Bedenken hinsichtlich der fehlenden gegenseitigen Anerkennung von 

Behinderungen in der Union geäußert und die Einführung eines unionsweiten 

Behindertenausweise gefordert. 
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(19) Neben diversen sichtbaren und unsichtbaren, physischen, sozialen und anderen 

Hindernissen beim Zugang zum öffentlichen und privaten Raum und zu öffentlichen 

und privaten Dienstleistungen sind der Mangel an angemessenen Vorkehrungen 

und hohe Kosten entscheidende Faktoren, die viele Menschen mit Behinderungen 

vom Reisen abhalten. Menschen mit Behinderungen haben besondere Bedürfnisse, 

durch die zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit ihrer Behinderung entstehen 

und die den Einsatz von Personen, die sie begleiten oder unterstützen, 

einschließlich solcher, die nach den nationalen Rechtsvorschriften oder 

Gepflogenheiten als persönliche Assistenzkräfte anerkannt sind, oder von 

Gebärdensprachdolmetschern oder Assistenztieren erfordern können, wodurch 

ihre Reisekosten höher sind als bei Menschen ohne Behinderungen. Die fehlende 

Anerkennung des Behindertenstatus oder des Anspruchs auf bestimmte 

Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung in anderen Mitgliedstaaten könnte 

ihren Zugang zu Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen oder zu 

Parkbedingungen und Stellplätzen, die Menschen mit Behinderungen vorbehalten 

sind, wie kostenlosem Eintritt oder ermäßigten Tarifen, vorrangigen Sitzplätzen in 

öffentlichen Verkehrsmitteln und reservierten Parkplätzen, einschränken und wirkt 

sich auf ihre Reisekosten, ihr Leben, ihre soziale und wirtschaftliche Integration 

und ihre persönliche Autonomie aus. Darüber hinaus kann es aufgrund des 

weitverbreiteten Mangels an Wissen über Maßnahmen zur psychosozialen, 

kognitiven, physischen oder sensorischen Barrierefreiheit zu diskriminierendem 

Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen kommen. 
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(20) Eine Vorzugsbehandlung wie persönliche Assistenzkräfte, vorrangiger Zugang oder 

die Möglichkeit, Warteschlangen zu umgehen, unabhängig davon, ob sie gegen 

Entgelt oder unentgeltlich angeboten wird, ist oft wichtig, um Menschen mit 

Behinderungen den Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen, Aktivitäten und 

Einrichtungen zu ermöglichen und sie in vollem Umfang zu nutzen ▌. Wenn jedoch 

in dem Mitgliedstaat, den sie besuchen oder in den sie reisen, ihr Behindertenstatus 

oder ihr Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung 

und in anderen Mitgliedstaaten ausgestellte förmliche Dokumente zur Anerkennung 

ihres Status oder Anspruchs nicht gegenseitig anerkannt werden, kann es sein, dass 

Menschen mit Behinderungen nicht in den Genuss der Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen kommen, die Behörden oder private Anbieter in solchen 

Mitgliedstaaten den Inhabern einer Bescheinigung, eines Ausweises oder anderer 

förmlicher Dokumente zur Anerkennung ihres Behindertenstatus oder ihres 

Anspruchs auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung, die in 

einem Mitgliedstaat, in den sie reisen oder den sie besuchen, ausgestellt wurden, 

gewähren. 
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(21) Auch wenn das 2016 auf den Weg gebrachte Pilotprojekt zum EU-

Behindertenausweis, an dem acht Mitgliedstaaten teilnahmen, ein freiwilliges 

Instrument mit beschränktem Anwendungsbereich war, hat es doch gezeigt, dass 

es Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen in Bezug auf Dienstleistungen in den Bereichen Kultur, 

Freizeit, Sport und in einigen Fällen im Verkehrsbereich sowie bei kurzen 

grenzüberschreitenden Reisen in der Union zugutekommt, wenn die gegenseitige 

Anerkennung des Behindertenstatus oder Anspruchs auf bestimmte 

Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung zwischen den Mitgliedstaaten 

erleichtert wird, und dass die mit dem Ausweis angestrebten Ziele weiterhin den 

aktuellen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entsprechen. Darüber 

hinaus umfasste das Pilotprojekt weitere Beispiele für Dienstleistungen, Aktivitäten 

und Einrichtungen, die Menschen mit Behinderungen Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen gewähren. 

(22) Menschen mit Behinderungen können angesichts ihres Behindertenstatus oder 

Anspruchs auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung bei den 

zuständigen Behörden oder Stellen ihres Wohnmitgliedstaats die Ausstellung eines 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen beantragen, mit dem das Recht auf 

bestimmte, Menschen mit Behinderungen vorbehaltene Parkbedingungen und 

Stellplätze anerkannt wird. Jeder Mitgliedstaat verfügt über ein Antragsverfahren 

▌auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene, mit dem Menschen mit 

Behinderungen oder ihre Begleit- oder Unterstützungspersonen, einschließlich 

persönlicher Assistenzkräfte, einen Parkausweis erhalten können, sowie über 

Kriterien, die zu erfüllen sind, um einen solchen Ausweis zuerkannt zu bekommen. 
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(23) Die Empfehlung 98/376/EG des Rates16 bietet ein europäisches Muster eines 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen, das die Anerkennung solcher 

Parkausweise in allen Mitgliedstaaten erleichtert ▌. Aufgrund des nicht bindenden 

Charakters dieser Empfehlung haben jedoch ihre Umsetzung und die Einführung 

spezifischer nationaler Ergänzungen des empfohlenen Musters oder Abweichungen 

davon ▌zu einer Vielzahl unterschiedlicher Parkausweise für Menschen mit 

Behinderungen geführt. Diese Vielzahl hemmt die grenzüberschreitende 

Anerkennung dieser Parkausweise in den Mitgliedstaaten und behindert den Zugang 

von Menschen mit Behinderungen ▌zu bestimmten Parkbedingungen und 

Stellplätzen in anderen Mitgliedstaaten, die Inhabern eines Parkausweises für 

Menschen mit Behinderungen vorbehalten sind. Zudem wurde diese Empfehlung 

nicht aktualisiert, um den aktuellen technologischen und digitalen Entwicklungen 

Rechnung zu tragen. Außerdem traten in den Mitgliedstaaten Probleme mit Betrug 

und Fälschung im Zusammenhang mit Parkausweisen für Menschen mit 

Behinderungen auf, da das Format in der Regel recht einfach und leicht zu fälschen 

ist und sich in der Praxis von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheidet, was eine 

Überprüfung erschwert. Die Ziele der Empfehlung 98/376/EG werden in 

Anbetracht dieser Richtlinie nicht mehr erreicht, da in dieser Richtlinie in diesem 

Bereich detailliertere rechtsverbindliche Vorschriften enthalten sind. Allerdings 

sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, Parkausweisen für Menschen mit 

Behinderungen, die vor dem Geltungsbeginn der Maßnahmen zur Umsetzung 

dieser Richtlinie im Einklang mit der genannten Empfehlung ausgestellt wurden, 

dieselbe Wirkung wie dem Europäischen Parkausweis für Menschen mit 

Behinderungen in ihrem Hoheitsgebiet zuzuerkennen. 

                                                 
16 Empfehlung des Rates 98/376/EG vom 4. Juni 1998 betreffend einen Parkausweis 

für Behinderte (ABl. L 167 vom 12.6.1998, S. 25). 
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(24) Um Menschen mit Behinderungen ▌Zugang zu Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen auch im Zusammenhang mit entgeltlich oder unentgeltlich 

bereitgestellten Dienstleistungen, darunter Personenverkehrsdienste, Aktivitäten 

und Einrichtungen in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Wohnmitgliedstaat zu 

erleichtern, sollten die verbleibenden Hindernisse und Schwierigkeiten bei Reisen 

oder Aufenthalten in einem anderen Mitgliedstaat, die sich aus der fehlenden 

gegenseitigen Anerkennung des Behindertenstatus oder Anspruchs auf bestimmte 

Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung und der in anderen Mitgliedstaaten 

ausgestellten förmlichen Dokumente, mit denen dieser Status bzw. dieser Anspruch 

anerkannt wird, sowie ihrer Parkrechte ergeben, beseitigt werden. 

(25) Damit Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf Zugang zu Sonderkonditionen 

oder Vorzugsbehandlungen, die von Behörden oder privaten Anbietern angeboten 

werden, bei kurzen Reisen oder Kurzaufenthalten in einem anderen Mitgliedstaat 

ohne Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit und zu den gleichen 

Bedingungen wie die Menschen in dem fraglichen Mitgliedstaat leichter ausüben und 

sämtliche Verkehrsmittel sowie Parkmöglichkeiten und Stellplätze, die Menschen 

mit Behinderungen vorbehalten sind, zu den gleichen Bedingungen wie die 

Menschen in dem fraglichen Mitgliedstaat leichter nutzen können, ist es daher 

notwendig, den Rahmen, die Regeln und die gemeinsamen Bedingungen, 

einschließlich eines gemeinsamen einheitlichen Musters, für einen Europäischen 

Behindertenausweis als Nachweis des anerkannten Behindertenstatus oder eines 

Anspruchs auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung und für 

einen Europäischen Parkausweis für Menschen mit Behinderungen als Nachweis für 

ihr anerkanntes Recht auf Parkbedingungen und Stellplätze, die Menschen mit 

Behinderungen vorbehalten sind, festzulegen. Ferner sollten die Mitgliedstaaten 

beschließen können, diese Richtlinie für längere Zeiträume als einen 

Kurzaufenthalt auf Personen anzuwenden, die einen anerkannten 

Behindertenstatus oder Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer 

Behinderung haben. 
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(26) Die gegenseitige Anerkennung des Europäischen Behindertenausweises und des 

Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen sollte Personen mit 

einem in einem Mitgliedstaat anerkanntem Behindertenstatus oder Anspruch auf 

bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung den Zugang zu 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen, die von Behörden oder privaten 

Anbietern bei einer Vielzahl von entgeltlich und unentgeltlich bereitgestellten 

Dienstleistungen, Aktivitäten und Einrichtungen gewährt werden, sowie den Zugang 

zu Parkbedingungen und Stellplätzen, die Menschen mit Behinderungen und 

gegebenenfalls ihren Begleit- oder Unterstützungspersonen, einschließlich 

persönlichen Assistenzkräften, vorbehalten sind, zu den gleichen Bedingungen 

erleichtern und garantieren, die auf der Grundlage von nationalen Bescheinigungen, 

Ausweisen oder anderen förmlichen Dokumenten zur Anerkennung des 

Behindertenstatus – wenn es solche förmlichen Dokumente gibt – und 

Parkausweisen für Menschen mit Behinderungen, die von den zuständigen Behörden 

oder Stellen des Aufnahmemitgliedstaats ausgestellt werden, gelten. 

(27) Neben Parkbedingungen und Stellplätzen betreffen die unter diese Richtlinie 

fallenden Dienstleistungen, Aktivitäten und Einrichtungen ein breites Spektrum an 

Aktivitäten, die einem ständigen Wandel unterworfen sind, einschließlich 

Aktivitäten, die unentgeltlich von Behörden oder privaten Anbietern in 

verschiedenen Bereichen wie Kultur, Freizeit, Tourismus, Sport, öffentlichem und 

privatem Verkehr und allgemeiner oder beruflicher Bildung entweder auf 

obligatorischer Basis – auf der Grundlage nationaler oder lokaler Vorschriften oder 

rechtlicher Verpflichtungen – oder ▌auf freiwilliger Basis, insbesondere durch 

private Anbieter, bereitgestellt werden. 
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(28) Beispiele für Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen sind freier Eintritt, 

ermäßigte Tarife, ermäßigte Maut- oder Benutzungsgebühren für gebührenpflichtige 

Straßen, Brücken oder Tunnel, vorrangiger Zugang, Zugang zu Zonen mit 

Verkehrsbeschränkungen und Fußgängerzonen, vorrangige Sitzplätze in 

öffentlichen Verkehrsmitteln, ausgewiesene und barrierefreie Sitzplätze in 

öffentlichen Verkehrsmitteln, Parks und anderen öffentlichen Bereichen, 

barrierefreie Sitzplätze bei kulturellen oder öffentlichen Veranstaltungen, persönliche 

Assistenzkräfte, Assistenztiere, etwa Blinden- oder Assistenzhunde für Menschen 

mit Behinderungen, einschließlich Menschen mit Sehbehinderungen, Hilfe am 

Strand beim Hineingehen ins Wasser, Unterstützung, z. B. Zugang zu Unterlagen in 

Braille-Schrift, Audioguides oder Gebärdendolmetschen ▌, Bereitstellung von 

Hilfsmitteln oder Assistenz, Ausleihen eines Rollstuhls, Ausleihen eines 

schwimmenden Rollstuhls, Beschaffung von Touristeninformationen in 

barrierefreien Formaten und Nutzung eines Elektromobils auf Straßen oder eines 

Rollstuhls auf Fahrradwegen ohne Bußgeld. Zu den Beispielen für Parkbedingungen 

und Stellplätze gehören kostenlose und breitere oder reservierte Parkplätze sowie der 

Zugang zu Gebieten wie z. B. emissionsarmen Zonen, in denen der Verkehr gemäß 

nationalen Rechtsvorschriften auf bestimmte Fahrzeuge beschränkt ist. Bei 

Personenverkehrsdiensten im Luft-, Schienen-, Schiffs- oder Busverkehr können – 

zusätzlich zu den Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen, die Menschen mit 

Behinderungen ▌angeboten werden – Assistenztiere, etwa Blinden- oder 

Assistenzhunde für Menschen mit Behinderungen, einschließlich Menschen mit 

Sehbehinderungen, persönliche Assistenzkräfte, Gebärdensprachdolmetschern 

oder andere Personen, die Personen mit Behinderungen ▌oder Personen mit 

eingeschränkter Mobilität ▌begleiten oder unterstützen, kostenlos oder zu einem 

herabgesetzten Preis reisen oder, sofern praktisch durchführbar, neben der Person 

mit Behinderungen, die sie begleiten, sitzen. Personen, die Menschen mit 

Behinderungen begleiten oder unterstützen, werden von den Menschen mit 

Behinderungen selbst oder von deren rechtlichem Betreuer benannt und können je 

nach den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen auch kurzfristig 

wechseln. 
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(29) Persönliche Assistenzkräfte begleiten oder unterstützen Menschen mit 

Behinderungen oder führen Verrichtungen des täglichen Lebens – bei Bedarf im 

Rahmen eines Vertragsverhältnisses entsprechend den nationalen 

Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten – aus, um die persönliche Autonomie 

und eine unabhängige Lebensführung von Menschen mit Behinderungen zu 

fördern und ihnen ein Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Persönliche 

Assistenzkräfte sollten unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit in der Lage sein, 

Menschen mit Behinderungen, die den Europäischen Behindertenausweis oder 

den Europäischen Parkausweis für Menschen mit Behinderungen nutzen, bei 

Reisen oder bei einem Aufenthalt in einem Mitgliedstaat, bei dem es sich nicht um 

ihren Wohnsitzstaat handelt, zu begleiten oder zu unterstützen, sofern sie nach 

geltendem Unionsrecht und den nationalen Rechtsvorschriften das Recht haben, 

sich innerhalb der Union zu bewegen. 

(30) Im Einklang mit einschlägigem Unionsrecht sollten die Mitgliedstaaten 

gegebenenfalls sicherstellen, dass die Betreiber grenzüberschreitender 

Personenverkehrsdienste Reisenden, die Inhaber eines Europäischen 

Behindertenausweises sind, beim Kauf eines Fahrscheins klare Informationen 

über die Sonderkonditionen oder die Vorzugsbehandlung, die für die 

verschiedenen Streckenabschnitte während der gesamten Reise gelten, gemäß den 

Verordnungen (EU) Nr. 181/2011 und (EU) Nr. 1177/2010 bereitstellen oder 

gemäß Verordnung (EU) 2021/782 auf Anfrage zur Verfügung stellen, damit nicht 

die Situation eintritt, dass Reisende, die Inhaber des Europäischen 

Behindertenausweises sind, bei der Einreise in einen anderen Mitgliedstaat mit 

demselben Verkehrsträger über kein gültiges Reisedokument verfügen. 
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(31) Die Ausstellung, die Verlängerung und der Entzug des Europäischen 

Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen in einem Mitgliedstaat ist gemäß dieser Richtlinie und den geltenden 

Vorschriften, Verfahren und Zuständigkeiten dieses Mitgliedstaats für die Prüfung 

und Anerkennung des Behindertenstatus oder des Anspruchs auf bestimmte 

Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung und der Parkrechte für Menschen 

mit Behinderungen zu regeln. Stellen die Mitgliedstaaten den Europäischen 

Behindertenausweis direkt aus, sollten sie die Zustimmung der betreffenden 

Person einholen. Die Ausstellung und Verlängerung des Europäischen 

Behindertenausweises sollte kostenlos erfolgen, während die Neuausstellung 

dieses Ausweises im Falle des Verlusts oder der Beschädigung einer Gebühr 

unterliegen kann. Die Ausstellung und Verlängerung des Europäischen 

Parkausweises sollte entweder kostenlos oder gegen eine Gebühr erfolgen. Die 

möglichen Gebühren, die für die Neuausstellung des Europäischen 

Behindertenausweises bei Verlust oder Beschädigung oder für die Ausstellung und 

Verlängerung des Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen 

erhoben werden, sollten weder die jeweiligen Verwaltungskosten übersteigen noch 

in einer solchen Höhe festgelegt werden, dass Menschen mit Behinderungen 

daran gehindert oder davon abgebracht werden, diese Ausweise zu erlangen oder 

wiederzuerlangen.  
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(32) Zusätzlich zur physischen Version des Europäischen Behindertenausweises sollten 

die Mitgliedstaaten eine digitale Version des Ausweises vorsehen; sie sollten in der 

Lage sein, eine digitale Version des Europäischen Parkausweises für Menschen 

mit Behinderungen bereitzustellen, nachdem technische Spezifikationen ▌im 

Wege von ▌Durchführungsrechtsakten festgelegt wurden. Solche Spezifikationen 

sollten auf den Erfahrungen aus früheren und laufenden Arbeiten auf europäischer 

Ebene zur Digitalisierung von Zertifikaten und Dokumenten, wie dem mit der 

Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates17 

eingeführten digitalen COVID-Zertifikat der EU, aufbauen und sollten die Nutzung 

des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für 

Menschen mit Behinderungen im Wege einer digitalen Brieftasche auf 

Unionsebene ermöglichen. Menschen mit Behinderungen sollten über diese 

Möglichkeiten informiert werden und es sollte ihnen freigestellt werden, entweder 

den physischen oder den digitalen Europäischen Behindertenausweis oder beide 

Versionen zu verwenden. In Mitgliedstaaten, in denen die physische Version des 

Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen durch eine 

digitale Version ergänzt wird, sollten Menschen mit Behinderungen die physische 

Version des Ausweises und, wenn sie dies wünschen, sowohl die digitale als auch 

die physische Version beantragen können. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2021 über einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und 
Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von COVID-19-
Impfungen und -Tests sowie der Genesung von einer COVID-19-Infektion (digitales 
COVID-Zertifikat der EU) mit der Zielsetzung der Erleichterung der Freizügigkeit 
während der COVID-19-Pandemie (ABl. L 211 vom 15.6.2021, S. 1). 
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(33) Die Ausstellung des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen erfordert die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, insbesondere von Daten über den Behindertenstatus des 

Ausweisinhabers, d. h. ▌Gesundheitsdaten ▌ im Sinne von Artikel 4 Nummer 15 der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates18, die in 

eine der besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 der 

genannten Verordnung fallen. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Rahmen dieser Richtlinie hat im Einklang mit den geltenden 

Datenschutzvorschriften, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679, zu erfolgen. 

Bei der Umsetzung dieser Richtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass 

die nationalen Rechtsvorschriften geeignete Datenschutzgarantien insbesondere in 

Bezug auf besondere Kategorien personenbezogener Daten vorsehen. Die 

Mitgliedstaaten sollten auch die Sicherheit, Echtheit, Integrität und vertrauliche 

Behandlung der für die Zwecke dieser Richtlinie erfassten und gespeicherten Daten 

gewährleisten. 

(34) Der für die Ausstellung des Europäischen Behindertenausweises oder des 

Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen zuständige 

Mitgliedstaat sollte derjenige sein, in dem die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

im Einklang mit dem Unionsrecht hat und in dem ein Behindertenstatus oder ein 

Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung geprüft 

wird. Inhaber eines Europäischen Behindertenausweises bzw. eines Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen sollten diese während ihres 

Aufenthalts in jedem anderen Mitgliedstaat nutzen können. 

                                                 
18 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 
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(35) Der Europäische Behindertenausweis und der Europäische Parkausweis für 

Menschen mit Behinderungen sollen alle Menschen mit Behinderungen dabei 

unterstützen, ihr Recht auf Freizügigkeit in vollem Umfang wirksam auszuüben und 

auch gleichberechtigten Zugang zu Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen 

oder zu Parkbedingungen und Stellplätzen bei entgeltlich und unentgeltlich von den 

Mitgliedstaaten bereitgestellten Dienstleistungen, Aktivitäten oder Einrichtungen zu 

erhalten. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Behinderungen ▌, die zu 

beruflichen oder ausbildungsbezogenen Zwecken in einen anderen Mitgliedstaat 

reisen oder einen anderen Mitgliedstaat besuchen. 

(36) Der vorgesehene Rahmen für die gegenseitige Anerkennung des Europäischen 

Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen lässt die Zuständigkeit eines Mitgliedstaats unberührt, den 

Behindertenstatus oder den Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund 

einer Behinderung zu prüfen und anzuerkennen oder besondere Bedingungen oder 

Vorzugsbehandlungen wie freien Eintritt oder ermäßigte Tarife zu bestimmten 

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, auch wenn sie von 

Assistenztieren Gebrauch machen, ▌oder Personen, die Menschen mit 

Behinderungen begleiten oder unterstützen, einschließlich persönlicher 

Assistenzkräfte, anzubieten. Behörden oder private Anbieter werden weder 

verpflichtet, Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen für Menschen mit 

Behinderungen einzuführen, noch wird eine zentrale Unionsliste der 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen für Inhaber eines Europäischen 

Behindertenausweises in allen Mitgliedstaaten erstellt. Behörden und private 

Anbieter können bestimmte Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen nur 

einer bestimmten Gruppe von Menschen mit Behinderungen anbieten, je nach den 

Bedürfnissen dieser bestimmten Gruppe. 
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(37) Ein Europäischer Behindertenausweis kann als Nachweis des Behindertenstatus 

erforderlich sein, um das Recht auf Zugang zu Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen in Bezug auf entgeltlich oder unentgeltlich angebotene 

Dienstleistungen, Aktivitäten oder Einrichtungen zu den gleichen Bedingungen 

wahrzunehmen, die Menschen mit Behinderungen oder Personen, die sie begleiten 

oder unterstützen, einschließlich ihrer persönlichen Assistenzkräfte, gemäß dieser 

Richtlinie angeboten werden oder ihnen vorbehalten sind. Es sollte jedoch nicht 

eines Europäischen Behindertenausweises bedürfen, um Anspruch auf Rechte zu 

erhalten oder Rechte auszuüben, die in anderen Rechtsvorschriften der Union 

oder der Mitgliedstaaten festgelegt sind, einschließlich jener, die besondere 

Leistungen, Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen bieten, die nicht in 

den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Ist im Einklang mit dem 

Unionsrecht eine Bescheinigung, ein Ausweis oder ein anderes förmliches 

Dokument für Menschen mit Behinderungen erforderlich, so sollte der 

Europäische Behindertenausweis nicht als Nachweis für eine Behinderung 

erforderlich sein, es sei denn, ein Mitgliedstaat beschließt, seine nationale 

Bescheinigung, seinen nationalen Ausweis oder anderes nationales förmliches 

Dokument für Menschen mit Behinderungen mit dem Europäischen 

Behindertenausweis zusammenzuführen. 
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(38) Diese Richtlinie gilt nicht für Leistungen der sozialen Sicherheit gemäß den 

Verordnungen (EG) Nr. 883/200419 und (EG) Nr. 987/200920 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, besondere beitragsabhängige oder -unabhängige 

Geldleistungen oder Sachleistungen im Bereich soziale Sicherheit, Sozialschutz 

oder Beschäftigung oder Sozialhilfe im Sinne von Artikel 24 Absatz 2 der 

Richtlinie 2004/38/EG. Da das Ziel dieser Richtlinie darin besteht, den 

gleichberechtigten Zugang zu Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen für 

Menschen mit Behinderungen bei kurzen Reisen oder Kurzaufenthalten in einem 

anderen Mitgliedstaat zu erleichtern, gilt diese Richtlinie auch nicht für 

entgeltliche oder unentgeltliche Dienstleistungen, die für die langfristige Teilhabe, 

Habilitation oder Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen erbracht 

werden, oder für Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen beim Zugang zu 

Dienstleistungen, die Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung ihrer 

individuellen Bedürfnisse und bei Erfüllung zusätzlicher Kriterien auf der 

Grundlage einer Einzelfallprüfung oder einer Entscheidung über den Anspruch 

auf bestimmte Dienstleistungen angeboten werden und die sich von 

Dienstleistungen, die Menschen mit Behinderungen, die diese zusätzlichen 

Kriterien nicht erfüllen, bereitgestellt werden, unterscheiden. Die Umsetzung 

dieser Richtlinie sollte jedoch nicht dazu genutzt werden, Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen, die Menschen mit Behinderungen bereits angeboten 

werden, vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie auszuschließen, indem sie von 

der Erfüllung zusätzlicher Kriterien abhängig gemacht werden.

                                                 
19 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 
vom 30.4.2004, S. 1). 

20 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1). 
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(39) Um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und den Zugang von Menschen mit 

Behinderungen zu Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen bei Reisen oder 

Aufenthalten in einem anderen Mitgliedstaat zu erleichtern, sollten alle einschlägigen 

Informationen über die Bedingungen, Vorschriften, Praktiken und Verfahren, die für 

den Erhalt des Europäischen Behindertenausweises ▌oder des Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen und dessen anschließende Nutzung 

gelten, in klarer, umfassender, nutzerfreundlicher und barrierefreier Form für 

Menschen mit Behinderungen unter Einhaltung der einschlägigen 

Barrierefreiheitsanforderungen für Dienstleistungen gemäß Anhang I der Richtlinie 

(EU) 2019/882, einschließlich Gebärdensprache, Braille-Schrift, assistiver 

Formate und Audioformate bzw. -funktionen, von den Mitgliedstaaten öffentlich 

zugänglich gemacht werden. Die Mitgliedstaaten sollten darauf abzielen, 

sicherzustellen, dass solche Informationen einen Komplexitätsgrad nicht 

überschreiten, der über dem Niveau B1 (Mittelstufe) des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats liegt. 

(40) Die Kommission sollte eine eigene Webseite der Union einrichten. Auf dieser 

Webseite der Union sollte sich ein Link zu der nationalen Website jedes 

Mitgliedstaats befinden. Die Webseite der Union sollte im Einklang mit den 

einschlägigen Barrierefreiheitsanforderungen für Dienstleistungen gemäß 

Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/882 in allen Amtssprachen der Union, in der 

internationalen Gebärdensprache und in den nationalen Gebärdensprachen der 

Mitgliedstaaten sowie in barrierefreier Form und lesefreundlichem Format zur 

Verfügung stehen. Die Informationen auf dieser Webseite sollten leicht 

verständlich sein und das Sprachniveau B1 (untere Mittelstufe) des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats nicht überschreiten. 
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(41) Menschen mit Behinderungen, insbesondere jene mit nicht sichtbaren 

Behinderungen, erhalten aufgrund mangelnden Problembewusstseins, von 

Missverständnissen oder von Kommunikationsproblemen nicht immer die für ihre 

Behinderung am besten geeignete Unterstützung und Hilfe, etwa bei Fahrten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Umgang mit nationalen Behörden sowie in 

Notfällen. Um Anreize für Dienstleister zu schaffen und Menschen mit 

Behinderungen den Zugang zu Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen zu 

erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten die Behörden und privaten Anbieter für das 

Vorhandensein und die Verwendung des Europäischen Behindertenausweises und 

des Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen sensibilisieren 

und sie ermutigen, Menschen mit Behinderungen freiwillig Sonderkonditionen 

oder Vorzugsbehandlungen anzubieten. Insbesondere können die Mitgliedstaaten 

Behörden und private Anbieter dadurch ermutigen, dass sie beispielsweise 

Informationen über mögliche Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen 

bereitstellen sowie Schulungen zur Sensibilisierung für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen anbieten, um die Relevanz, Wirksamkeit und Inklusivität der 

angebotenen Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen sicherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten sollten sich bemühen, solche Maßnahmen in Absprache mit 

Menschen mit Behinderungen und ihren Vertretungsorganisationen zu 

entwickeln, umzusetzen und zu bewerten. 
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(42) Behörden, die Menschen mit Behinderungen Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen oder Parkbedingungen und Stellplätze anbieten, sollten 

diese Informationen in klarer, umfassender, nutzerfreundlicher und barrierefreier 

Form, einschließlich auf der offiziellen Website von Behörden – falls vorhanden –, 

oder in anderer angemessener Weise öffentlich zugänglich machen, und zwar im 

Einklang mit den einschlägigen in Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/882 

festgelegten Barrierefreiheitsanforderungen für Dienstleistungen, einschließlich 

Gebärdensprache, Braille-Schrift, assistiver Formate und Audioformate bzw. 

‑funktionen. Private Anbieter, die Menschen mit Behinderungen 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen oder Parkbedingungen und 

Stellplätze anbieten, sollten ebenfalls dazu angehalten werden, solche 

Informationen in klarer, umfassender, nutzerfreundlicher und barrierefreier 

Form öffentlich zugänglich zu machen. 

(43) Die Mitgliedstaaten sollten mit Unterstützung der Kommission die erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, um Fälschungs- oder Betrugsrisiken in Bezug auf den 

Europäischen Behindertenausweis oder den Europäischen Parkausweis für Menschen 

mit Behinderungen zu verhindern, und die betrügerische Ausstellung, betrügerische 

Verwendung und Fälschung dieser Ausweise aktiv bekämpfen. Die Mitgliedstaaten 

sollten Informationen über solche Fälle austauschen, um das gegenseitige 

Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen, da die gegenseitige 

Anerkennung des Behindertenstatus der Eckpfeiler des Europäischen 

Behindertenausweises ist. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass bei allen 

Maßnahmen zur Verhütung von Fälschung oder Betrug den Rechten von 

Menschen mit Behinderungen Rechnung getragen wird und dass diese 

Maßnahmen nicht zur Stigmatisierung dieser Menschen führen. Die 

Mitgliedstaaten sollten Menschen mit Behinderungen und ihre 

Vertretungsorganisationen bei der Gestaltung und Durchführung der 

Maßnahmen konsultieren. 
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(44) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen, mit denen die digitalen Merkmale der 

physischen Versionen des Europäischen Behindertenausweises und des 

Europäischen Parkausweises für Personen mit Behinderungen festgelegt werden, um 

Betrug zu verhindern und zu bekämpfen, sowie die Datenfelder des einheitlichen 

Formats der Ausweise gemäß dieser Richtlinie geändert werden, wenn solche 

Änderungen erforderlich sind, um das Format an technische Entwicklungen 

anzupassen, Fälschungen und Betrug zu verhindern, gegen Missbrauch oder 

Zweckentfremdung vorzugehen und die Interoperabilität sicherzustellen. 

(45) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 

Festlegung der barrierefreien digitalen Version des Europäischen 

Behindertenausweises und der barrierefreien digitalen Version des Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen für Mitgliedstaaten, die 

beschließen, ihre physische Version durch eine digitale zu ergänzen, sowie in 

Bezug auf die Festlegung gemeinsamer technischer Spezifikationen für die 

Sicherheits- und die digitalen Merkmale und die Interoperabilität der physischen 

Version der Ausweise übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates21 

ausgeübt werden. 

                                                 
21 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(46) Gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des 

Rates22 muss die Kommission bei der Ausarbeitung von delegierten Rechtsakten 

und Durchführungsrechtsakten, die Auswirkungen auf den Schutz der Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

haben, den Europäischen Datenschutzbeauftragten konsultieren. Die Kommission 

kann auch den Europäischen Datenschutzausschuss konsultieren, wenn solche 

Rechtsakte für den Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten von besonderer Bedeutung sind. 

(47) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass angemessene und wirksame Mittel 

vorhanden sind, um die Einhaltung und die Durchsetzung dieser Richtlinie zu 

gewährleisten, und sollten ▌geeignete Abhilfemaßnahmen schaffen, einschließlich 

Kontrollen der Einhaltung der Vorschriften und Verwaltungs- oder 

Gerichtsverfahren, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen, Personen, 

die sie begleiten oder unterstützen, einschließlich persönlicher Assistenzkräfte, sowie 

öffentliche Stellen, etwa Gleichstellungsstellen, private Vereinigungen, 

Organisationen, insbesondere Vertreterorganisationen von Menschen mit 

Behinderungen, oder andere juristische Personen mit berechtigtem Interesse daran, 

dass diese Richtlinie eingehalten wird, im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im Namen oder zur Unterstützung einer 

Person mit Behinderungen mit deren Einverständnis tätig werden können. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass diese Mittel Artikel 13 der VN-BRK und 

dem Grundsatz angemessener Vorkehrungen gemäß Artikel 2 der VN-BRK 

Rechnung tragen. 

                                                 
22 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=


 

 1182 

(48) Die Mitgliedstaaten sollten im Falle, dass die in dieser Richtlinie festgelegten 

Verpflichtungen und die in ihren Anwendungsbereich fallenden Rechte verletzt oder 

nicht eingehalten werden, geeignete Maßnahmen ergreifen. Geeignete Maßnahmen 

sollten wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und könnten 

verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen wie Verwarnungen, Geldbußen 

oder die Zahlung einer angemessenen Entschädigung sowie andere Arten von 

Sanktionen umfassen. 

(49) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta und der VN-BRK anerkannt wurden. Diese Richtlinie 

zielt insbesondere darauf ab, die uneingeschränkte Wahrung des Rechts von 

Menschen mit Behinderungen auf Maßnahmen, die ihrer Eigenständigkeit, ihrer 

sozialen, wirtschaftlichen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am 

Leben der Gemeinschaft dienen, zu gewährleisten und die Anwendung von 

Artikel 26 der Charta zu fördern. 

(50) Da das Ziel dieser Richtlinie – nämlich die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit 

von Menschen mit Behinderungen zu stärken sowie die Möglichkeiten für 

Menschen mit Behinderungen, in einen anderen Mitgliedstaat zu reisen oder diesen 

zu besuchen, zu verbessern und somit Diskriminierung von Menschen mit 

Behinderungen zu bekämpfen – von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen 

der Maßnahme zur Schaffung eines Rahmens mit Regeln und gemeinsamen 

Bedingungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Verwirklichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Richtlinie wird Folgendes festgelegt: 

a) die Vorschriften für die Ausstellung des Europäischen Behindertenausweises ▌an 

Menschen mit Behinderungen als Nachweis für den Behindertenstatus bzw. den 

Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung, mit dem 

Ziel, die Freizügigkeit von Menschen mit Behinderungen zu fördern und Menschen 

mit Behinderungen Kurzaufenthalte in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem 

Wohnsitzland zu erleichtern, indem ihnen, einschließlich denjenigen, die von 

Assistenztieren Gebrauch machen, und gegebenenfalls Personen, die Menschen 

mit Behinderungen begleiten oder unterstützen, einschließlich persönlichen 

Assistenzkräften, gleichberechtigter Zugang zu Menschen mit Behinderungen aus 

diesem Mitgliedstaat angebotenen oder vorbehaltenen Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen in Bezug auf Dienstleistungen, Aktivitäten oder 

Einrichtungen, auch unentgeltlich bereitgestellt, ▌gewährt wird; 
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b) die Vorschriften für die Ausstellung des Europäischen Parkausweises für 

Menschen mit Behinderungen als Nachweis für den Anspruch auf Menschen mit 

Behinderungen vorbehaltene Parkbedingungen und Stellplätze, mit dem Ziel, die 

Freizügigkeit von Menschen mit Behinderungen zu fördern und Menschen mit 

Behinderungen Kurzaufenthalte in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem 

Wohnsitzland zu erleichtern, indem ihnen und gegebenenfalls ihren Begleit- oder 

Unterstützungspersonen, einschließlich ihren persönlichen Assistenzkräften, 

gleichberechtigter Zugang zu Menschen mit Behinderungen aus diesem 

Mitgliedstaat angebotenen oder vorbehaltenen Parkbedingungen und Stellplätzen 

gewährt wird; 

c) gemeinsame Mustervorlagen für den Europäischen Behindertenausweis und den 

Europäischen Parkausweis für Menschen mit Behinderungen. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Parkbedingungen und Stellplätze sowie für alle Situationen, 

in denen Menschen mit Behinderungen von Behörden oder privaten Anbietern 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen in Bezug auf den Zugang zu 

folgenden Dienstleistungen, Aktivitäten und Einrichtungen im Zusammenhang mit 

Kurzaufenthalten angeboten werden: 

a) Dienstleistungen im Sinne von Artikel 57 AEUV, 

b) Personenverkehrsdienste, 

c) sonstige Aktivitäten und Einrichtungen, auch unentgeltliche. 
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(2) Die Mitgliedstaaten wenden diese Richtlinie auf Inhaber des Europäischen 

Behindertenausweises oder des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen, die an einem Mobilitätsprogramm der Union teilnehmen, für 

Zeiträume an, die über einen Kurzaufenthalt hinausgehen, und zwar für die 

Dauer des Programms. 

 Die Mitgliedstaaten können auch beschließen, diese Richtlinie auf Inhaber des 

Europäischen Behindertenausweises oder des Europäischen Parkausweises für 

Menschen mit Behinderungen, die in ihrem Hoheitsgebiet reisen oder sich dort 

aufhalten, für Zeiträume anzuwenden, die über einen Kurzaufenthalt 

hinausgehen. 

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für 

a) Leistungen im Bereich der sozialen Sicherheit gemäß den Verordnungen 

(EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009, 

b) besondere beitragsabhängige oder -unabhängige Geldleistungen oder 

Sachleistungen im Bereich soziale Sicherheit, Sozialschutz oder 

Beschäftigung, 

c) Sozialhilfe gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG, 

d) entgeltliche oder unentgeltliche Dienstleistungen, die für die langfristige 

Teilhabe, Habilitation oder Rehabilitation von Menschen mit 

Behinderungen erbracht werden, 

e) Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen beim Zugang zu 

Dienstleistungen, die Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung 

ihrer individuellen Bedürfnisse und bei Erfüllung zusätzlicher Kriterien auf 

der Grundlage einer Einzelfallprüfung oder einer Entscheidung über den 

Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen angeboten werden. 
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(4) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, die Bedingungen für 

die Bewertung und Anerkennung des Behindertenstatus bzw. des Anspruchs auf 

bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung oder für die Gewährung 

des Anspruchs auf Parkbedingungen und Stellplätze, die Menschen mit 

Behinderungen vorbehalten sind, festzulegen. Sie berührt nicht die Befugnis der 

Mitgliedstaaten, ▌auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene eine Bescheinigung, 

einen Ausweis oder ein anderes förmliches Dokument für Menschen mit 

Behinderungen, einschließlich einer Entscheidung über den Anspruch auf 

bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung, auszustellen. 

(5) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten ▌, besondere 

Leistungen, Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen wie freien Zugang oder 

ermäßigte Tarife ▌für Menschen mit Behinderungen, einschließlich für diejenigen, 

die von Assistenztieren Gebrauch machen, sowie ▌für Personen, die Menschen mit 

Behinderungen begleiten oder unterstützen, einschließlich ihre persönlichen 

Assistenzkräfte, zu gewähren oder deren Gewährung vorzuschreiben. 
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(6) Diese Richtlinie lässt die Ansprüche unberührt, die Menschen mit Behinderungen 

oder ihren Begleit- bzw. Unterstützungspersonen, einschließlich ihren persönlichen 

Assistenzkräften, oder Assistenztieren aufgrund anderer Bestimmungen des 

Unionsrechts oder der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 

Unionsrechts zustehen, einschließlich Ansprüchen, die besondere Leistungen, 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen bieten. Es bedarf keines 

Europäischen Behindertenausweises als Nachweis für eine Behinderung, um 

Zugang zu den in diesem Absatz genannten Rechten, für die im Einklang mit dem 

Unionsrecht eine Bescheinigung, ein Ausweis oder ein anderes förmliches 

Dokument für Menschen mit Behinderungen vorgeschrieben ist, zu erhalten oder 

sie wahrzunehmen, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat entschließt sich, die 

nationale Bescheinigung, den nationalen Ausweis oder das andere nationale 

förmliche Dokument für Menschen mit Behinderungen mit dem Europäischen 

Behindertenausweis zusammenzuführen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Unionsbürger“ eine Person, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt; 

2. „Familienangehöriger“ ein Familienmitglied eines Unionsbürgers im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2004/38/EG oder im Sinne von Artikel 3 

Absatz 2 der genannten Richtlinie, ungeachtet seiner Staatsangehörigkeit, das sein 

Recht auf Freizügigkeit ▌ausübt; 
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3. „Menschen mit Behinderungen“ Personen, die langfristige körperliche, psychische, 

geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe 

an der Gesellschaft hindern können; 

4. „persönliche Assistenzkraft“ eine Person, die Menschen mit Behinderungen begleitet 

oder unterstützt und nach den nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten in 

dieser Funktion anerkannt ist; 

5. „Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen“ jegliche besonderen Konditionen, 

einschließlich finanzieller Art, oder jegliche differenzierte Behandlung in Bezug auf 

Hilfe und Unterstützung, die Menschen mit Behinderungen ▌oder gegebenenfalls 

▌ihren Begleit- bzw. Unterstützungspersonen, einschließlich persönlichen 

Assistenzkräften, oder Assistenztieren geboten werden, sei es auf freiwilliger Basis 

oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen; 

6. „Parkbedingungen und Stellplätze“ reservierte Parkplätze für Menschen mit 

Behinderungen oder gegebenenfalls deren Begleit- bzw. Unterstützungspersonen 

einschließlich persönlicher Assistenzkräfte, entweder exklusiv oder im 

Allgemeinen, sowie jegliche Parkvorteile oder Vorzugskonditionen ▌, die Menschen 

mit Behinderungen gewährt werden, sei es auf freiwilliger Basis oder aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtungen; 
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7. „Kurzaufenthalt“ eine Reise oder einen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 

von bis zu drei Monaten; 

8. „Assistenztier“ ein Tier, das im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

und Gepflogenheiten für einen Menschen mit Behinderungen Unterstützung 

leistet oder Aufgaben wahrnimmt. 

Artikel 4 

Begünstigte 

Diese Richtlinie gilt für 

a) Unionsbürger sowie Familienangehörige ▌, deren Behindertenstatus oder Anspruch 

auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung von den zuständigen 

Behörden oder Stellen ihres Wohnsitzmitgliedstaats anerkannt wurde, einschließlich 

indem ihnen ▌im Einklang mit den nationalen Zuständigkeiten, Gepflogenheiten und 

Verfahren eine Bescheinigung, ein Behindertenausweis oder ein anderes förmliches 

Dokument ausgestellt wurde, und die möglicherweise von anderen Personen, 

einschließlich persönlichen Assistenzkräften, oder von Assistenztieren – was mit 

dem Buchstaben „A“ auf ihrem Europäischen Behindertenausweis vermerkt 

werden kann – begleitet oder unterstützt werden, 
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b) Unionsbürger sowie Familienangehörige ▌, deren Anspruch auf Parkbedingungen 

und Stellplätze, die Menschen mit Behinderungen vorbehalten sind, von den 

zuständigen Behörden oder Stellen ihres Wohnsitzmitgliedstaats anerkannt wurde, 

einschließlich indem ihnen ▌im Einklang mit den nationalen Zuständigkeiten, 

Gepflogenheiten und Verfahren ein Parkausweis für Menschen mit Behinderungen 

oder ein anderes Dokument ausgestellt wurde, und die von anderen Personen, 

einschließlich persönlichen Assistenzkräften, begleitet oder unterstützt werden. 

In Bezug auf Buchstabe a darf der Buchstabe „A“ auf dem Europäischen 

Behindertenausweis auch für Menschen mit Behinderungen mit erhöhtem 

Unterstützungsbedarf gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 

hinzugefügt werden. 

Artikel 5 

Gleichberechtigter Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen mit den dafür erforderlichen Maßnahmen sicher, dass 

Inhaber eines Europäischen Behindertenausweises bei Reisen oder beim Aufenthalt 

in einem Mitgliedstaat, bei dem es sich nicht um ihren Wohnsitzstaat handelt, zu den 

gleichen Bedingungen wie die Inhaber von in diesem Mitgliedstaat ausgestellten 

Bescheinigungen, Ausweisen oder anderen förmlichen Dokumenten zur 

Anerkennung ihres Behindertenstatus oder des Anspruchs auf bestimmte 

Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung – wenn es solche förmlichen 

Dokumente gibt – Zugang zu allen Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen 

erhalten, die in Bezug auf die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Dienstleistungen, 

Aktivitäten und Einrichtungen angeboten werden. 

▌ 
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(2) Sofern in ▌dieser Richtlinie oder in anderen Rechtsvorschriften der Union nichts 

anderes bestimmt ist, stellen die Mitgliedstaaten mit den dafür erforderlichen 

Maßnahmen ▌sicher, dass, wenn die Sonderkonditionen oder 

Vorzugsbehandlungen nach Absatz 1 günstige Bedingungen für Personen, die 

Menschen mit Behinderungen begleiten oder unterstützen, einschließlich 

persönliche Assistenzkräfte, oder besondere Bedingungen für Assistenztiere 

umfassen, diese günstigen oder besonderen Bedingungen Personen, die Inhaber 

eines Europäischen Behindertenausweises begleiten oder unterstützen, 

einschließlich persönliche Assistenzkräfte oder Assistenztiere, zu den gleichen 

Bedingungen gewährt werden. 

▌ 
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Artikel 6 

Gleichberechtigter Zugang zu Parkbedingungen und Stellplätzen für Menschen mit 

Behinderungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen mit den dafür erforderlichen Maßnahmen sicher, dass 

Inhaber eines Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen bei 

Reisen oder beim Aufenthalt in einem Mitgliedstaat, bei dem es sich nicht um 

ihren Wohnsitzstaat handelt, zu den gleichen Bedingungen wie die Inhaber von in 

diesem Mitgliedstaat ausgestellten Parkausweisen für Menschen mit 

Behinderungen Zugang zu den Parkbedingungen und Stellplätzen erhalten, die 

Menschen mit Behinderungen in diesem Mitgliedstaat vorbehalten sind. 

(2) Sofern in dieser Richtlinie oder in anderen Rechtsvorschriften der Union nichts 

anderes bestimmt ist, stellen die Mitgliedstaaten mit den dafür erforderlichen 

Maßnahmen sicher, dass, wenn in Bezug auf die Parkbedingungen und Stellplätze 

nach Absatz 1 günstige Bedingungen für Personen, die Menschen mit 

Behinderungen begleiten oder unterstützen, einschließlich persönliche 

Assistenzkräfte, vorgesehen sind, diese günstigen Bedingungen den Personen, die 

Inhaber des Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen 

begleiten oder unterstützen, einschließlich persönlichen Assistenzkräften, zu den 

gleichen Bedingungen gewährt werden. 
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Kapitel II 

Europäischer Behindertenausweis und Europäischer Parkausweis 

für Menschen mit Behinderungen 

Artikel 7 

Format, gegenseitige Anerkennung, Ausstellung und Gültigkeit des Europäischen 

Behindertenausweises 

(1) Jeder Mitgliedstaat führt die physische Version des Europäischen 

Behindertenausweises entsprechend dem gemeinsamen einheitlichen und 

barrierefreien Format in Anhang I ein. Innerhalb einer angemessenen Frist, 

spätestens jedoch am … [42 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] nehmen die Mitgliedstaaten einen QR-Code und andere digitale 

Merkmale, die elektronische Mittel zur Prävention und Bekämpfung von Betrug 

verwenden, gemäß den in Absatz 7 Unterabsatz 1 genannten delegierten 

Rechtsakten in das physische Format auf. 

(2) Ein von einem Mitgliedstaat ausgestellter Europäischer Behindertenausweis wird in 

allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt. 
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(3) Behörden oder Stellen in den Mitgliedstaaten sind für die Ausstellung, die 

Verlängerung oder den Entzug des Europäischen Behindertenausweises im Einklang 

mit den nationalen Vorschriften, Verfahren und Gepflogenheiten zuständig. 

Unbeschadet der Verordnung (EU) 2016/679 gewährleisten die Mitgliedstaaten die 

Sicherheit, Integrität, Echtheit und vertrauliche Behandlung der für die Zwecke 

dieser Richtlinie erfassten und gespeicherten Daten. Die für die Ausstellung des 

Europäischen Behindertenausweises zuständige Behörde oder Stelle gilt als ein 

Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679 

und ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich. Durch die 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungsanbietern wird ein Mitgliedstaat nicht 

von der Haftung nach dem Unionsrecht oder den nationalen Rechtsvorschriften für 

Verstöße gegen Pflichten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten befreit. 

(4) Der Europäische Behindertenausweis wird vom Wohnsitzmitgliedstaat direkt oder 

auf Antrag der Person mit Behinderungen oder einer nach den nationalen 

Rechtsvorschriften ermächtigten Person ausgestellt oder verlängert. Falls der 

Europäische Behindertenausweis nicht direkt ausgestellt wird, werden Menschen 

mit Behinderungen über die Möglichkeit, diesen Ausweis zu beantragen, 

informiert. Seine Ausstellung an den Begünstigten und seine Verlängerung erfolgen 

kostenfrei und innerhalb der gleichen Frist, die ▌für die Ausstellung von 

Bescheinigungen, Ausweisen oder anderen förmlichen Dokumenten oder für das 

Verfahren zur Anerkennung des Behindertenstatus bzw. des Anspruchs auf 

bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung gilt. Die Mitgliedstaaten 

können beschließen, im Falle des Verlusts oder der Beschädigung des 

Europäischen Behindertenausweises eine Gebühr für die im Zusammenhang mit 

seiner Neuausstellung entstehenden Kosten zu erheben. Wird eine solche Gebühr 

erhoben, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Gebühr die jeweiligen 

Verwaltungskosten nicht übersteigt oder Menschen mit Behinderungen nicht 

davon abbringt, die Neuausgabe des Europäischen Behindertenausweises zu 

beantragen. 
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(5) Der Europäische Behindertenausweis wird als physische Version ausgestellt und 

innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem die Kommission die in Artikel 9 

Absatz 2 genannten technischen Spezifikationen festgelegt hat, spätestens jedoch 

am … [42 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] um ein 

barrierefreies digitales Format ergänzt. Menschen mit Behinderungen können die 

physische Version des Ausweises, die digitale Version oder beide beantragen. Die 

digitale Version des Europäischen Behindertenausweises darf nur die in Anhang I 

angegebenen personenbezogenen Daten für die physische Version enthalten. Die 

in dieser digitalen Version enthaltenen personenbezogenen Daten sind zu 

verschlüsseln, und es müssen technische Vorkehrungen getroffen werden, um 

sicherzustellen, dass das Speichermedium nur von befugten Nutzern ausgelesen 

werden kann. 

(6) Die Gültigkeit des Europäischen Behindertenausweises wird vom ausstellenden 

Mitgliedstaat festgelegt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Europäische 

Behindertenausweis die längste mögliche Gültigkeit aufweist, wobei 

gegebenenfalls der Gültigkeitsdauer von Bescheinigungen, Ausweisen oder 

anderen förmlichen Dokumenten oder der Dauer von Verfahren zur Anerkennung 

des Behindertenstatus oder des Anspruchs auf bestimmte Dienstleistungen, die von 

der zuständigen Behörde oder Stelle des Wohnsitzmitgliedstaats eines Menschen 

mit Behinderungen ausgestellt wurden, Rechnung getragen wird. 
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(7) Bis zum … [12 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] erlässt 

die Kommission gemäß Artikel 14 delegierte Rechtsakte, mit denen diese Richtlinie 

ergänzt wird, und zwar durch 

a) die Festlegung des QR-Codes und, sofern angemessen, anderer auf dem 

neuesten Stand befindlicher digitaler Merkmale, die elektronische Mittel zur 

Prävention und Bekämpfung von Betrug verwenden, für die physische 

Version des Europäischen Behindertenausweises und 

b) die Festlegung digitaler Merkmale, mit denen die Sicherheit der physischen 

Version des Europäischen Behindertenausweises gewährleistet wird, 

einschließlich geeigneter Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener 

Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und Interoperabilitätsfragen 

(z. B. gemeinsame Anwendungen der Union für das Auslesen von mit 

elektronischen Mitteln zur Prävention und Bekämpfung von Betrug digital 

auf physischen Versionen des Ausweises gespeicherten Daten). 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie durch die Änderung der Datenfelder des 

einheitlichen Formats des Europäischen Behindertenausweises in Anhang I zu 

erlassen, wenn diese Änderung erforderlich ist, um das Format an technische 

Entwicklungen anzupassen, ▌Fälschungen und Betrug zu verhüten, gegen 

Missbrauch oder Zweckentfremdung vorzugehen und die Interoperabilität 

sicherzustellen. In diesen delegierten Rechtsakten wird den Mitgliedstaaten 

ausreichend Zeit für die Umsetzung dieser Änderungen eingeräumt. 
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Artikel 8 

Format, gegenseitige Anerkennung, Ausstellung und Gültigkeit des Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen 

(1) Jeder Mitgliedstaat führt die physische Version des Europäischen Parkausweises für 

Menschen mit Behinderungen entsprechend dem gemeinsamen einheitlichen und 

barrierefreien Format in Anhang II ein. Innerhalb einer angemessenen Frist, 

spätestens jedoch am … [42 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] nehmen die Mitgliedstaaten einen QR-Code und andere digitale 

Merkmale, die elektronische Mittel zur Prävention und Bekämpfung von Betrug 

verwenden und in den in Absatz 7 genannten delegierten Rechtsakten festgelegt 

werden, in die physische Version auf. 

(2) Ein von einem Mitgliedstaat ausgestellter Europäischer Parkausweis für Menschen 

mit Behinderungen wird in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt. 
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(3) Behörden oder Stellen in den Mitgliedstaaten sind für die Ausstellung, die 

Verlängerung oder den Entzug des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen im Einklang mit den nationalen Vorschriften, Verfahren und 

Gepflogenheiten zuständig. Unbeschadet der Verordnung (EU) 2016/679 

gewährleisten die Mitgliedstaaten die Sicherheit, Echtheit und vertrauliche 

Behandlung der für die Zwecke dieser Richtlinie erfassten und gespeicherten 

personenbezogenen Daten. Die für die Ausstellung des Europäischen Parkausweises 

für Menschen mit Behinderungen zuständige Behörde oder Stelle gilt als ein 

Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 

und ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich. Durch die 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungsanbietern wird ein Mitgliedstaat nicht 

von der Haftung nach dem Unionsrecht oder den nationalen Rechtsvorschriften für 

Verstöße gegen Pflichten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten befreit. 

(4) Der Europäische Parkausweis für Menschen mit Behinderungen wird vom 

Wohnsitzmitgliedstaat auf Antrag der Person mit Behinderungen oder einer nach 

den nationalen Rechtsvorschriften ermächtigten Person ausgestellt oder verlängert. 

Er wird innerhalb einer angemessenen Frist von maximal 90 Tagen ab dem Tag der 

Antragstellung ausgestellt oder verlängert, es sei denn, es werden notwendige 

Bewertungen durchgeführt. Die Mitgliedstaaten können den Europäischen 

Parkausweis für Menschen mit Behinderungen kostenlos ausstellen und verlängern 

oder eine Gebühr für die Kosten im Zusammenhang mit der Ausstellung und 

Verlängerung erheben. Wird eine solche Gebühr erhoben, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die Gebühr die jeweiligen Verwaltungskosten nicht 

übersteigt oder Menschen mit Behinderungen nicht daran hindert oder davon 

abbringt, den Europäischen Parkausweis für Menschen mit Behinderungen zu 

beantragen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen mit den dafür erforderlichen Maßnahmen sicher, dass der 

Europäische Parkausweis für Menschen mit Behinderungen alle bestehenden 

Parkausweise für Menschen mit Behinderungen ersetzt, die gemäß der 

Empfehlung 98/376/EG auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene auf Antrag des 

Inhabers und in jedem Fall bis zum… [fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] ausgestellt wurden. Bis zu diesem Datum können die Mitgliedstaaten 

gestatten, dass Parkausweise für Menschen mit Behinderungen, die vor dem ... 

[42 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] ausgestellt wurden, 

im Einklang mit der Empfehlung 98/376/EG in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche 

Wirkung wie der Europäische Parkausweis für Menschen mit Behinderungen 

haben. 

(6) Der Europäische Parkausweis für Menschen mit Behinderungen wird als physische 

Version ausgestellt oder verlängert. Die Mitgliedstaaten können beschließen, die 

physische Version des Ausweises um eine digitale Version zu ergänzen, nachdem 

die Kommission die in Artikel 9 Absatz 2 genannten technischen Spezifikationen 

festgelegt hat. In Mitgliedstaaten, in denen die physische Version des Ausweises 

um eine digitale Version ergänzt wird, können Menschen mit Behinderungen die 

physische Version des Ausweises oder, wenn sie es wünschen, sowohl die 

physische als auch die digitale Version beantragen. Die digitale Version darf nur 

die in Anhang II angegebenen personenbezogenen Daten für die physische 

Version des Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen 

enthalten. Die in dieser digitalen Version enthaltenen personenbezogenen Daten 

sind zu verschlüsseln, und es muss durch technische Vorkehrungen sichergestellt 

sein, dass das Speichermedium nur von befugten Nutzern ausgelesen werden 

kann. 
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(7) Bis zum … [12 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] erlässt 

die Kommission gemäß Artikel 14 delegierte Rechtsakte, mit denen diese Richtlinie 

ergänzt wird, und zwar um 

a) die Festlegung des QR-Codes und, sofern angemessen, anderer auf dem 

neuesten Stand befindlicher digitaler Merkmale, die elektronische Mittel zur 

Prävention und Bekämpfung von Betrug verwenden, für die physische 

Version des Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen, 

und 

b) die Festlegung gemeinsamer technischer Spezifikationen, mit denen die 

Sicherheit der physischen Version des Europäischen Parkausweises für 

Menschen mit Behinderungen gewährleistet wird, einschließlich geeigneter 

Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 und Interoperabilitätsfragen, z. B. gemeinsame 

Anwendungen der Union für das Auslesen von mit elektronischen Mitteln 

zur Prävention und Bekämpfung von Betrug digital auf physischen 

Ausweisen gespeicherten Daten. 

(8) Der Kommission wird ferner die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie durch die Änderung der Datenfelder des 

einheitlichen Formats des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen in Anhang II zu erlassen, wenn diese Änderung erforderlich ist, 

um das Format an technische Entwicklungen anzupassen, Fälschungen und Betrug 

zu verhüten, gegen Missbrauch oder Zweckentfremdung vorzugehen und die 

Interoperabilität ▌sicherzustellen. In diesen delegierten Rechtsakten wird den 

Mitgliedstaaten ausreichend Zeit für die Umsetzung dieser Änderungen 

eingeräumt. 
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Kapitel III 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 9 

Digitale Versionen und gemeinsame technische Spezifikationen 

▌ 

(1) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um barrierefreie digitale 

Versionen des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen, die die in Anhang I bzw. 

Anhang II aufgeführten Datenfelder enthalten, festzulegen und die 

Interoperabilität sicherzustellen. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung gemeinsamer 

technischer Spezifikationen für das digitale Speichermedium auf den Ausweisen in 

Bezug auf Aspekte wie die Überprüfung der Gültigkeit des Europäischen 

Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen und ihrer Serien- oder Dokumentennummer, die Überprüfung 

ihrer Echtheit, die Verhütung von Fälschung und Betrug, das Auslesen dieser 

Ausweise durch die Mitgliedstaaten und die Verwendung der Ausweise im Rahmen 

einer digitalen Brieftasche auf Unionsebene. 
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 15 Absatz 2 erlassen. 

(4) Vor dem Erlass eines Durchführungsrechtsakts konsultiert die Kommission 

Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen sowie die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung23 enthaltenen Grundsätzen. 

Artikel 10 

Überwachung und Einhaltung 

▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen mit Unterstützung der Kommission die erforderlichen 

Maßnahmen zur Verhütung von Fälschung oder Betrug und gehen aktiv gegen 

jedwede betrügerische Ausstellung, betrügerische Verwendung und Fälschung des 

Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für 

Menschen mit Behinderungen vor. 

▌ 

                                                 
23 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(2) Stellt ein Mitgliedstaat eine schwere oder systematische missbräuchliche 

Verwendung des von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Europäischen 

Behindertenausweises bzw. Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen in seinem Hoheitsgebiet fest, so unterrichtet dieser Mitgliedstaat 

den ausstellenden Mitgliedstaat darüber. Der ausstellende Mitgliedstaat sorgt für 

angemessene Folgemaßnahmen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

oder Gepflogenheiten. Die Mitgliedstaaten tauschen Informationen über die 

missbräuchliche Verwendung dieser Ausweise aus. 

(3) Die Mitgliedstaaten überprüfen gegebenenfalls, ob die Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit dem Europäischen Behindertenausweis bzw. dem Europäischen 

Parkausweis für Menschen mit Behinderungen eingehalten und die damit 

einhergehenden Rechte – auch in Bezug auf Assistenztiere – der Menschen mit 

Behinderungen, die Inhaber dieser Ausweise sind, sowie der Personen, die Menschen 

mit Behinderungen begleiten oder unterstützen, einschließlich persönlichen 

Assistenzkräften, gewahrt werden. 

▌ 

Artikel 11 

Barrierefreiheit von Informationen und Kommunikationsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Bedingungen, Vorschriften, Praktiken und 

Verfahren für die Ausstellung, die Verlängerung oder den Entzug eines 

Europäischen Behindertenausweises und eines Europäischen Parkausweises für 

Menschen mit Behinderungen in barrierefreien Formaten, einschließlich digitalen 

Formaten und Formaten in Leichter Sprache, sowie auf Antrag in den von 

Menschen mit Behinderungen gewünschten assistiven Formaten. 
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(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit und informieren Menschen mit Behinderungen und ihre 

Vertretungsorganisationen – auch in barrierefreier Form – über das 

Vorhandensein des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen und die Bedingungen für deren 

Beantragung, Nutzung und Verlängerung. Die Kommission führt in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine europäische 

Sensibilisierungskampagne durch und fördert fortlaufend die Sensibilisierung und 

Verbreitung von Informationen über die Durchführung dieser Richtlinie. 

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Sensibilisierung von Behörden und 

privaten Anbietern für das Vorhandensein und die Verwendung des Europäischen 

Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen und ermutigen diese Behörden und Anbieter, Menschen mit 

Behinderungen freiwillig Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen sowie 

Parkbedingungen und Stellplätze in einem möglichst breiten Spektrum an 

Dienstleistungen, anderen Aktivitäten und Einrichtungen anzubieten. 

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen werden kostenlos und in 

klarer, umfassender, nutzerfreundlicher und leicht zugänglicher Weise im 

Einklang mit den einschlägigen Barrierefreiheitsanforderungen für 

Dienstleistungen gemäß Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/882 zur Verfügung 

gestellt, einschließlich auf den offiziellen Websites von Behörden oder durch 

andere geeignete Mittel. 
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Artikel 12 

Zuständige Behörden oder Stellen und nationale Kontaktstellen 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zuständige Behörden oder 

Stellen, die für die Ausstellung, die Verlängerung und den Entzug des Europäischen 

Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen zuständig sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere nationale Kontaktstellen, um den 

Dialog zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission über die 

ordnungsgemäße Umsetzung und Durchführung dieser Richtlinie zu erleichtern. 

Bis zum … [sechs Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

teilen die Mitgliedstaaten der Kommission ihre nationalen Kontaktstellen mit. 

Artikel 13 

Vertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Vertretungsorganisationen von Menschen mit 

Behinderungen bei der Entwicklung, Umsetzung und Bewertung des Europäischen 

Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen aktiv angehört und einbezogen werden. 
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Kapitel IV 

Befugnisübertragung und Durchführungsbefugnisse 

Artikel 14 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absätze 7 und 8 

sowie Artikel 8 Absätze 7 und 8 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 

solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absätze 7 und 8 und Artikel 8 Absätze 7 

und 8 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission Menschen 

mit Behinderungen und ihre Vertretungsorganisationen sowie die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absätze 7 und 8 oder Artikel 8 

Absätze 7 und 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

Artikel 15 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Kapitel V 

Schlussbestimmungen 

Artikel 16 

Durchsetzung und Rechtsmittel 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass angemessene und wirksame Instrumente 

vorhanden sind, mit denen die Einhaltung und die Durchsetzung dieser Richtlinie 

sichergestellt wird. 

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Instrumenten zählen 

a) Bestimmungen, wonach Menschen mit Behinderungen oder von ihnen 

benannte Vertreter, die in ihrem Namen und mit ihrer Zustimmung bzw. der 

Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters handeln, im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten gegen eine 

Entscheidung der zuständigen Behörden oder Stellen über die Ausstellung, 

Erneuerung oder den Entzug eines Europäischen Behindertenausweises 

oder eines Europäischen Parkausweises Beschwerde einlegen können; 

b) Bestimmungen, wonach Menschen mit Behinderungen gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften die Gerichte oder die zuständigen Verwaltungsbehörden 

anrufen können, wenn die Verpflichtungen oder Rechte, die in dieser 

Richtlinie und in den nationalen Bestimmungen zur Umsetzung dieser 

Richtlinie vorgesehen sind, nicht eingehalten oder verletzt werden; 
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c) Bestimmungen, wonach eine oder mehrere der folgenden nach den 

nationalen Rechtsvorschriften bestimmten Stellen im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften und Verfahren im Namen oder zur 

Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und mit ihrem Einverständnis 

zum Schutz ihrer Rechte in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zur 

Durchsetzung der nach dieser Richtlinie geltenden Verpflichtungen die 

Gerichte oder die zuständigen Verwaltungsbehörden anrufen können: 

(a) öffentliche Stellen; 

(b) private Vereinigungen, Organisationen oder andere juristische 

Personen mit berechtigtem Interesse daran, dass diese Richtlinie 

eingehalten wird, wie Vertretungsorganisationen von Menschen mit 

Behinderungen. 

Artikel 17 

Nichteinhaltung und Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

und Verfahren Vorschriften über angemessene Maßnahmen wie Sanktionen, die 

gegen Behörden, Stellen oder private Anbieter zu ergreifen sind, wenn diese die 

gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften nicht einhalten oder 

verletzen, und treffen alle für die Anwendung dieser Vorschriften erforderlichen 

Maßnahmen. 
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(2) Die Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und von 

wirksamen Abhilfemaßnahmen flankiert sein. 

▌ 

Artikel 18 

Zugang zu Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌Behörden die Informationen über die 

Sonderkonditionen, Vorzugsbehandlungen oder Parkbedingungen und Stellplätze, 

die sie Menschen mit Behinderungen nach den Artikeln 5 und 6 zur Verfügung 

stellen, öffentlich zugänglich machen, auch über ihre offizielle Website – falls 

vorhanden – oder in anderer angemessener Weise. 

Jeder Mitgliedstaat richtet eine nationale Website ein, die allgemeine 

Informationen über das Ziel und die Nutzung des Europäischen 

Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit 

Behinderungen enthält, gegebenenfalls einschließlich Verweisen auf die für 

Ausstellung, Erneuerung und Entzug dieser Ausweise zuständigen Behörden oder 

Stellen. Diese Website umfasst auch verfügbare allgemeine Informationen über 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen, die von Behörden für Menschen 

mit Behinderungen angeboten werden, und leitet die Nutzer für spezifischere 

Informationen an spezifische Websites einschlägiger Behörden weiter. Diese 

Websites können ebenso solche Informationen von privaten Anbietern auf 

nationaler Ebene enthalten. 

www.parlament.gv.at



 

 1211 

(2) Ferner halten die Mitgliedstaaten private Anbieter an, Informationen über die 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen oder Parkbedingungen und 

Stellplätz, die sie nach den Artikeln 5 und 6 anbieten, in barrierefreiem Format 

öffentlich zugänglich zu machen. 

▌ 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen werden kostenlos und in 

klarer, umfassender, nutzerfreundlicher und leicht zugänglicher Weise ▌auf der 

offiziellen Website des privaten Anbieters oder der Behörde – falls vorhanden – oder 

in anderer angemessener Weise zur Verfügung gestellt, und zwar im Einklang mit 

den einschlägigen Barrierefreiheitsanforderungen für Dienstleistungen gemäß 

Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/882. 

(4) Im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht stellen Betreiber von 

grenzüberschreitenden Personenverkehrsdiensten gegebenenfalls sicher, dass 

Fahrgästen, die Inhaber eines Europäischen Behindertenausweises sind, klare 

Informationen über die Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen, die in den 

verschiedenen Abschnitten ihrer Reise gelten, angeboten werden. 
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Artikel 19 

Webseite der Union 

(1) Bis zum … [48 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] richtet 

die Kommission eine eigene Webseite der Union für den Europäischen 

Behindertenausweis und den Europäischen Parkausweis für Menschen mit 

Behinderungen ein. Auf dieser Webseite der Union befindet sich ein Link zu den 

in Artikel 18 genannten nationalen Websites. 

(2) Die Webseite der Union steht im Einklang mit den einschlägigen 

Barrierefreiheitsanforderungen für Dienstleistungen gemäß Anhang I der 

Richtlinie (EU) 2019/882 in allen Amtssprachen der Union, in internationaler 

Gebärdensprache und in den nationalen Gebärdensprachen der Mitgliedstaaten 

sowie in barrierefreier und lesefreundlicher Form zur Verfügung. Die 

Informationen auf der Webseite der Union müssen leicht verständlich sein und 

dürfen das Sprachniveau B1 (untere Mittelstufe) des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen des Europarats nicht überschreiten. 
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Artikel 20 

Berichterstattung und Bewertung 

(1) Bis zum … [78 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und 

danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, 

dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der 

Regionen einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Bericht untersucht und bewertet unter anderem die 

Nutzung des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen im Lichte sozialer, 

▌wirtschaftlicher, technologischer sowie sonstiger einschlägiger Entwicklungen, 

insbesondere die Auswirkungen etwaiger Gebühren, das Ausmaß, in dem durch 

die Umsetzung dieser Richtlinie ihre Ziele erreicht wurden, und ihr 

Zusammenwirken mit anderen einschlägigen Rechtsakten der Union, um 

festzustellen, ob in Bezug auf die Richtlinie Verbesserungsbedarf besteht. 
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Dieser Bericht enthält auch eine Analyse spezifischer Benachteiligungssituationen 

aufgrund intersektioneller Diskriminierung, die als Diskriminierung aufgrund 

einer Kombination von Behinderung und anderen Gründen, die gemäß den 

Richtlinien 79/7/EWG24, 2000/43/EG25, 2000/78/EG26 oder 2004/113/EG27 

geschützt sind, mit besonderem Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen verstanden wird. 

(3) Bis zum ... [54 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] führt 

die Kommission eine Bewertung aller verbleibenden Lücken im Zusammenhang 

mit der Freizügigkeit von Menschen mit Behinderungen durch. Die Kommission 

trägt dem Ergebnis dieser Bewertung bei ihrer Entscheidung, ob weitere 

Maßnahmen auf Unionsebene erforderlich sind, um solche Lücken zu schließen, 

gebührend Rechnung. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission auf Ersuchen rechtzeitig die 

notwendigen Informationen, damit diese den in Absatz 1 genannten Bericht erstellen 

kann. 

                                                 
24 Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im 
Bereich der sozialen Sicherheit (ABl. L 6 vom 10.1.1979, S. 24). 

25 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft (ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22). 

26 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16). 

27 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. L 373 vom 21.12.2004, 
S. 37). 
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(5) In dem in Absatz 1 genannten Bericht werden die Standpunkte von Menschen mit 

Behinderungen, ▌relevanten nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere 

Vertreterorganisationen von Menschen mit Behinderungen, sowie wirtschaftlichen 

Interessenträgern berücksichtigt. 

▌ 

Artikel 21 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum … [30 Monate ab dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem … [42 Monate ab dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] an. 

(2) Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.
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Artikel 22 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 23 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin 
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ANHANG I

FORMAT DES EUROPÄISCHEN BEHINDERTENAUSWEISES

Text auf der VORDERSEITE: „European Disability Card“ in englischer Sprache sowie in der 

Sprache bzw. den Sprachen des ausstellenden Mitgliedstaats.

RÜCKSEITE: Informationen, die vom ausstellenden Mitgliedstaat festzulegen sind, in der 

Sprache bzw. den Sprachen des ausstellenden Mitgliedstaats.
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1. Die Größe des Ausweises entspricht dem Format ID-1 nach ISO/IEC 7810. 

▌ 

2. Der Ausweis verfügt über Folgendes: 

– Lichtbild des Ausweisinhabers 

– Vor- und Nachname des Ausweisinhabers 

– Geburtsdatum des Ausweisinhabers 

– Seriennummer oder Dokumentennummer des Ausweises 

3. Der Ausweis ist hellblau und dunkelblau, entsprechend der Abbildung in diesem 

Anhang und gemäß folgenden Referenzen: 

– dunkelblau: CMYK 100, 90, 10, 0 

RGB 0, 68, 148 

– hellblau: CMYK 94, 63, 7, 1 

RGB 0, 110, 183 

www.parlament.gv.at



 

 1219 

4. Auf dem Ausweis sind sein Ausstellungsdatum und sein Ablaufdatum angegeben. 

5. Der Ausweis enthält einen Ländercode mit einem Sternenkreis, der für die Union 

steht. 

6. Die verwendete Schriftart ist ARIAL Regular oder, wenn dies nicht möglich ist, 

eine serifenlose Schriftart. Zwischen den im Vordergrund und im Hintergrund 

verwendeten Farben besteht ausreichend Kontrast. 

7. Die Worte „Europäischer Behindertenausweis“ werden in der Schriftart Arial sowie 

in Braille unter Verwendung der Abmessungen des Marburger Codes angezeigt. 

8. Der optionale Buchstabe „A“ (in Schrift und in Braille) darf hinzugefügt werden, 

wenn der Ausweis die Person mit Behinderungen zur Begleitung durch eine oder 

mehrere persönliche Assistenzkräfte, durch andere Begleit- oder 

Unterstützungspersonen, die nach den nationalen Rechtsvorschriften oder 

Gepflogenheiten in dieser Funktion anerkannt sind, oder durch Assistenztiere 

berechtigt. Der Buchstabe „A“ kann auch für Menschen mit Behinderungen mit 

erhöhtem Unterstützungsbedarf gemäß den nationalen Rechtsvorschriften oder 

Gepflogenheiten hinzugefügt werden. 

9. Ein QR-Code oder möglicherweise andere digitale Merkmale, die elektronische 

Mittel zur Prävention von Betrug verwenden, sind nach Annahme der in Artikel 7 

Absatz 7 genannten delegierten Rechtsakte hinzuzufügen. 

Die digitalen Merkmale auf der physischen Version des Ausweises können mehr 

personenbezogene Daten enthalten als die Daten, die auf der physischen Version 

gemäß diesem Anhang vorgesehen sind. Der Zugang zu diesen Daten ist jedoch 

auf Behörden der ausstellenden Mitgliedstaaten und nur auf befugte Nutzer 

beschränkt. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679. 
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(10) Eintragungen werden in englischer Sprache sowie in der Sprache bzw. den 

Sprachen des ausstellenden Mitgliedstaats abgefasst. Beabsichtigt ein 

Mitgliedstaat, diese Eintragungen in einer anderen Landessprache abzufassen als 

Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, 

Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, 

Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, 

Slowenisch, Spanisch, Tschechisch oder Ungarisch, so tut er dies unbeschadet der 

sonstigen Bestimmungen dieses Anhangs. Fasst ein Mitgliedstaat Eintragungen 

auf Bulgarisch oder Griechisch ab, so erstellt er eine Fassung des Ausweises, die 

lateinische Buchstaben verwendet. 
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ANHANG II 

FORMAT DES EUROPÄISCHEN PARKAUSWEISES FÜR MENSCHEN MIT 

BEHINDERUNGEN 

VORDERSEITE 
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RÜCKSEITE 
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1. Der Europäische Parkausweis für Menschen mit Behinderungen hat folgende 

Abmessungen: 

– Höhe: 106 mm 

– Breite: 148 mm 

2. Der Ausweis ist dunkelblau und gelb, entsprechend den Abbildungen in diesem 

Anhang und unter Verwendung der folgenden Referenzen: 

– dunkelblau: CMYK 100, 90, 10, 0 

RGB 0, 68, 148 

– gelb: CMYK 94, 63, 7, 1 

RGB 255, 237, 0 
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(3) Der Europäische Parkausweis für Menschen mit Behinderung ist auf der Vorder- und 

der Rückseite jeweils senkrecht in zwei Hälften unterteilt: 

a) Die linke Seite der Vorderseite enthält: 

– Rollstuhlfahrersymbol in dunkelblau auf gelbem Untergrund 

– Ausstellungsdatum und Ablaufdatum des Ausweises 

– Seriennummer des Ausweises 

– Name ▌der ausstellenden Behörde/Organisation 

– amtliches Kennzeichen, wenn der Ausweis einem Fahrzeug zugeordnet 

ist und der Mitgliedstaat dies vorschreibt; in Mitgliedstaaten, in denen 

das amtliche Kennzeichen nicht angegeben werden muss, entfällt das 

entsprechende Datenfeld auf dem Ausweis. 

b) Die rechte Hälfte der Vorderseite enthält: 

– in Großbuchstaben die Aufschrift „Europäischer Parkausweis für 

Menschen mit Behinderungen“ in englischer Sprache und in der 

Landessprache bzw. den Landessprachen des ausstellenden 

Mitgliedstaats sowie in Braille unter Verwendung der Abmessung des 

Marburger Codes; 
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– im Hintergrund die Kennbuchstaben des ausstellenden Mitgliedstaats 

umrahmt von einem Sternenkreis, der für die ▌Union steht; 

– einen QR-Code und möglicherweise andere digitale Merkmale, die 

elektronische Mittel zur Prävention von Betrug verwenden, die nach 

Annahme der in Artikel 8 Absatz 7 genannten delegierten Rechtsakte 

hinzuzufügen sind. 

Die digitalen Merkmale auf der physischen Version des Ausweises können 

mehr personenbezogene Daten enthalten als die Daten, die auf der 

physischen Version gemäß diesem Anhang vorgesehen sind. Der Zugang zu 

diesen Daten ist jedoch auf Behörden der ausstellenden Mitgliedstaaten und 

nur auf befugte Nutzer beschränkt. Die Verarbeitung dieser 

personenbezogenen Daten erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. 

c) Die linke Hälfte der Rückseite enthält Folgendes: 

– Name und Vorname des Ausweisinhabers 

–  

– Geburtsdatum des Ausweisinhabers 

▌ 
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d) Die rechte Hälfte der Rückseite enthält in englischer Sprache und in der 

Sprache bzw. den Sprachen des ausstellenden Mitgliedstaats: 

– den Vermerk: „Dieser Ausweis berechtigt den Inhaber bzw. die Inhaberin 

zur Inanspruchnahme der Parkbedingungen und Stellplätze, die 

Menschen mit Behinderungen in dem betreffenden Mitgliedstaat 

vorbehalten sind.“ 

– den Vermerk: „Der Ausweis ist bei Benutzung so im vorderen Teil des 

Fahrzeugs anzubringen, dass seine Vorderseite zu Kontrollzwecken gut 

sichtbar ist.“ 

(4) ▌Eintragungen werden in englischer Sprache sowie in der Sprache bzw. den 

Sprachen des ausstellenden Mitgliedstaats abgefasst▌. Beabsichtigt ein 

Mitgliedstaat, diese Eintragungen in einer anderen Landessprache abzufassen ▌als 

Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, 

Irisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, 

Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, 

Tschechisch oder Ungarisch, so tut er dies unbeschadet der sonstigen Bestimmungen 

dieses Anhangs▌. Fasst ein Mitgliedstaat Eintragungen auf Bulgarisch oder 

Griechisch ab, so erstellt er eine ▌Fassung des Ausweises ▌, die lateinische 

Buchstaben verwendet. 

▌ 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0340
Europäischer Behindertenausweis und Europäischer Parkausweis für 
Menschen mit Behinderungen für Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem
Aufenthalt in einem Mitgliedstaat
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Ausweitung der Richtlinie [XXXX] auf Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem 
Aufenthalt in einem Mitgliedstaat (COM(2023)0698 – C9-0398/2023 – 2023/0393(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0698),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C9-0398/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 31. Januar 
20241,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung,

                                                
1 ABl. C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A9-0059/2024), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0393 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Ausweitung der Richtlinie (EU) 2024/…  auf Drittstaatsangehörige 
mit rechtmäßigem Aufenthalt in einem Mitgliedstaat  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe b, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,2 

                                                 
 Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1  ABl. C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit von Menschen mit Behinderungen 

zu stärken und die Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, einen 

anderen Mitgliedstaat für einen Kurzaufenthalt zu bereisen oder zu besuchen, zu 

verbessern, werden mit der Richtlinie (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments 

und des Rates3+ der Rahmen, die Regeln und die gemeinsamen Bedingungen, 

einschließlich eines gemeinsamen einheitlichen und barrierefreien Formats, für 

einen Europäischen Behindertenausweis als Nachweis des anerkannten 

Behindertenstatus oder eines Anspruchs auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund 

einer Behinderung für den Zugang zu den gleichen Bedingungen, zu 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen, die von privaten Anbietern oder 

Behörden bei einer Vielzahl entgeltlich und unentgeltlich bereitgestellten 

Dienstleistungen, Aktivitäten und Einrichtungen gewährt werden, und für einen 

Europäischen Parkausweis für Menschen mit Behinderungen als Nachweis für ihr 

anerkanntes Recht auf Parkbedingungen und Stellplätze, die Menschen mit 

Behinderungen vorbehalten sind, in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem 

Wohnsitzland festgelegt. 

                                                 
3 Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Einführung des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen 
Parkausweises für Menschen mit Behinderungen (ABl. L … vom …, ELI: …). 

+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-
CONS …/24 (2023/0311(COD)) enthaltenen Richtlinie sowie Nummer, Datum, 
Amtsblattfundstelle und ELI-Kennung jener Richtlinie in den Fußnotentext einfügen. 
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(2) In Artikel 79 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

ist vorgesehen, dass das Handeln der Union unter anderem darauf abzielen muss, 

eine angemessene Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in 

einem Mitgliedstaat aufhalten, sicherzustellen. Auf dieser Grundlage sollte eine 

Reihe von Vorschriften festgelegt werden, in denen festgelegt wird, bei welchen 

Rechten Begünstigte der Richtlinie (EU) 2024/...+ und diese Drittstaatsangehörige 

gleich behandelt werden. 

(3) Nach Artikel 67 Absatz 2 AEUV und für die Zwecke dieser Richtlinie müssen 

Staatenlose den Drittstaatsangehörigen gleichgestellt werden. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
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(4) Um die Achtung der Gleichbehandlung, Inklusion und Nichtdiskriminierung, 

einschließlich in Bezug auf die einschlägigen völkerrechtlichen Verpflichtungen, 

gegenüber Menschen mit Behinderungen, die Drittstaatsangehörige sind, sich 

rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten und nicht in den Anwendungsbereich 

der Richtlinie (EU) 2024/...+ fallen, zu stärken und um die Anerkennung ihres 

Behindertenstatus oder ihres Anspruchs auf bestimmte Dienstleistungen auf der 

Grundlage einer Behinderung in der gesamten Union sicherzustellen und so auch 

eine wirksame und uneingeschränkte Teilhabe und Inklusion dieser Personen auf 

gleichberechtigter Grundlage mit Unionsbürgern zu gewährleisten, ist es nötig, die in 

der Richtlinie (EU) 2024/...+ niedergelegten Regeln, Rechte und Pflichten auf 

Menschen mit Behinderungen anzuwenden, die Drittstaatsangehörige sind, welche 

sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten und deren Behindertenstatus oder 

Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung von 

diesem Mitgliedstaat anerkannt wurde, sowie gegebenenfalls auf ihre Begleit- oder 

Unterstützungspersonen, einschließlich ihrer persönlichen Assistenzkräfte, oder 

auf Assistenztiere. So sollten beispielsweise Drittstaatsangehörige, die 

vorübergehenden Schutz gemäß der Richtlinie 2001/55/EG des Rates4 oder 

internationalen Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates5  genießen, in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, vorausgesetzt, dass sie sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 
                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
4 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die 

Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 
Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der 
Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser 
Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, 
S. 12). 

5 Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlament und des Rates vom ... über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status 
für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz und für 
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur Änderung der Richtlinie 
2003/109/EG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L vom ..., ELI:...). 

 Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der im Dokument PE-
CONS 70/23 (2016/0223(COD)) enthaltenen Verordnung und in der Fußnote die 
Nummer, das Datum und die Amtsblattfundstelle der genannten Verordnung 
einfügen. 
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aufhalten und ihr Behindertenstatus oder ihr Anspruch auf bestimmte 

Dienstleistungen auf der Grundlage einer Behinderung von diesem Mitgliedstaat 

anerkannt wurde. 
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(5) Alle Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2024/...+ sollten aufgrund der 

vorliegenden Richtlinie entsprechend für Drittstaatsangehörige gelten, die in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. 

(6) Insbesondere sollte diese Richtlinie zwar die geltenden Unionsvorschriften 

bezüglich der unionsweiten Mobilität von Drittstaatsangehörigen, die sich 

rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, unberührt lassen, könnte jedoch 

diesen Personen die Ausübung ihres Rechts, sich innerhalb der Union frei zu 

bewegen oder zu reisen, erleichtern, sofern sie bereits ein solches Recht auf 

Mobilität haben, indem sie die gegenseitige Anerkennung ihres Behindertenstatus 

oder ihres Anspruchs auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund einer 

Behinderung in allen Mitgliedstaaten sicherstellt. Wenn Drittstaatsangehörige, die 

Inhaber eines Europäischen Behindertenausweises und eines Europäischen 

Parkausweises für Menschen mit Behinderungen sind, sich rechtmäßig innerhalb 

der Union frei bewegen oder rechtmäßig innerhalb der Union reisen, werden sie 

die Rechte auf gegenseitige Anerkennung gemäß dieser Richtlinie genießen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
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(7) Daher sollten die Mitgliedstaaten alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um 

sicherzustellen, dass die in der Richtlinie (EU) 2024/...+ festgelegten Vorschriften in 

Bezug auf ▌den Europäischen Behindertenausweis und den Europäischen 

Parkausweis für Menschen mit Behinderungen als Nachweise für den 

Behindertenstatus oder den Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen aufgrund 

einer Behinderung und ihres anerkannten Rechts auf Menschen mit Behinderungen 

vorbehaltene Parkbedingungen und Stellplätze, mit denen Zugang zu den gleichen 

Bedingungen, zu Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen in Bezug auf 

entgeltlich oder unentgeltlich angebotene Dienstleistungen, Aktivitäten oder 

Einrichtungen gewährt wird, und auf Parkbedingungen und Stellplätze für Menschen 

mit Behinderungen sowie gegebenenfalls für Personen, die sie begleiten oder 

unterstützen, einschließlich persönlicher Assistenzkräfte, unabhängig von ihrer 

Staatsangehörigkeit, oder Assistenztiere, gleichermaßen für Drittstaatsangehörige 

gelten, die sich rechtmäßig in der Union aufhalten ▌. Die Vorschriften über die 

Aufnahme von Drittstaatsangehörigen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

bleiben davon unberührt, dass Drittstaatsangehörigen Rechte auf Zugang zu 

Sonderkonditionen oder Vorzugsbehandlungen oder Parkbedingungen und 

Stellplätzen, die Menschen mit Behinderungen vorbehalten sind, in gleicher Weise 

wie Begünstigten der Richtlinie (EU) 2024/...+ gewährt werden. 

(8) Die Mitgliedstaaten werden dazu angehalten, Drittstaatsangehörigen mit 

Behinderungen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, 

Informationen gemäß der Richtlinie (EU) 2024/...+ in einer Sprache 

bereitzustellen, die sie verstehen oder von der vernünftigerweise erwartet werden 

kann, dass sie sie verstehen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
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(9) Drittstaatsangehörige mit Behinderungen sind einem erhöhten Risiko von 

mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt. Im Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird festgestellt, dass 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt 

sind, und vorgesehen, dass die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen, um zu 

gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und 

gleichberechtigt genießen können. Ferner werden darin die schwierigen 

Bedingungen anerkannt, denen sich Menschen mit Behinderungen 

gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskriminierung 

aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, 

der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen, indigenen 

oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder eines 

sonstigen Status ausgesetzt sind. 

(10) Die der Kommission aus dem Artikel 20 der Richtlinie (EU) 2024/…+ 

erwachsenden Verpflichtungen sollten sich auch auf Drittstaatsangehörige 

erstrecken, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Der in dem 

Artikel genannte Bericht der Kommission sollte auch eine Analyse spezifischer 

Benachteiligungssituationen aufgrund intersektioneller Diskriminierung, die als 

Diskriminierung aufgrund einer Kombination von Behinderung und anderen 

gemäß den Richtlinien 79/7/EWG6, 2000/43/EG7, 2000/78/EG8 oder 2004/113/EG9 

geschützten Gründen verstanden wird, mit besonderem Schwerpunkt auf Frauen 

und Mädchen mit Behinderungen enthalten.▌ 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
6 Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im 
Bereich der sozialen Sicherheit (ABl. L 6 vom 10.1.1979, S. 24). 

7 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft (Amtsblatt L 180 vom 19.7.2000, S. 22). 

8 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16). 

9 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. L 373 vom 21.12.2004, 
S. 37). 
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(11) Nach den Artikeln 1 ▌und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) 

und dem ▌AEUV ▌beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten 

Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an 

der Annahme dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richtlinie gebunden noch 

zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

▌ 

(12) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Richtlinie, die damit für diesen Staat weder bindend noch ihm gegenüber 

anwendbar ist. 
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(13) Da das Ziel dieser Richtlinie – nämlich die Ausweitung der Regeln, Rechte und 

Pflichten der Richtlinie (EU) 2024/…+ auf Menschen mit Behinderungen▌, die 

Drittstaatsangehörige sind, welche sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten 

und die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2024/…+ fallen, 

sowie auf Personen, die sie begleiten oder unterstützen, einschließlich ihren 

Assistenzkräften, oder Assistenztiere, wodurch auch ihre Möglichkeiten zum 

Reisen oder zur freien Bewegung in anderen Mitgliedstaaten verbessert werden, – 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 

vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme zur Schaffung 

eines Rahmens von Regeln und gemeinsamen Bedingungen auf Unionsebene besser 

zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Verwirklichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
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Artikel 1 

Die in der Richtlinie (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates10+ 

niedergelegten Regeln, Rechte und Pflichten gelten für Drittstaatsangehörige, die sich 

rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten und die nicht in den Anwendungsbereich der 

genannten Richtlinie fallen, und deren Behindertenstatus oder Anspruch auf bestimmte 

Dienstleistungen aufgrund einer Behinderung sowie Rechte auf Menschen mit 

Behinderungen vorbehaltene Parkbedingungen und Stellplätze von ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat anerkannt wurden, sowie für Personen, die sie begleiten oder 

unterstützen, einschließlich persönlicher Assistenzkräfte, oder für Assistenztiere im Sinne 

von Artikel 3 Nummern 4 und 8 der genannten Richtlinie. 

                                                 
10 Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Einführung des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen 
Parkausweises für Menschen mit Behinderungen (ABl. L … vom …, ELI: …). 

+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-
CONS …/24 (2023/0311(COD)) enthaltenen Richtlinie sowie Nummer, Datum, 
Amtsblattfundstelle und ELI-Kennung jener Richtlinie in den Fußnotentext einfügen. 
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▌ 

Artikel 2 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff „Drittstaatsangehöriger“ jegliche 

Person, die kein Unionsbürger im Sinne von Artikel 20 Absatz 1 AEUV ▌ist ▌. 

Artikel 3 

Durch diese Richtlinie werden ▌geltende Vorschriften bezüglich der unionsweiten Mobilität 

von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, nicht 

berührt. 

Artikel 4 

Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen ergreifen, um den besonderen 

Sprachbedürfnissen von Drittstaatsangehörigen, einschließlich, sofern angezeigt, durch 

Spracherleichterungen, gerecht zu werden. 

Artikel 5 

Drittstaatsangehörige, die vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie erfasst werden, fallen 

unter Artikel 20 der Richtlinie (EU) 2024/…+. 

 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-

CONS …/24 (2023/0311(COD)) einfügen. 
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Artikel 6 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum … [30 Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Maßnahmen mit. 

Sie wenden diese Maßnahmen ab dem … [42 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] an. 

(2) Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.▌ 
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Artikel 7 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 8 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0341
Erzeugung und Inverkehrbringen von Pflanzenvermehrungsmaterial
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von Pflanzenvermehrungsmaterial in der Union, 
zur Änderung der Verordnungen (EU) 2016/2031, (EU) 2017/625 und (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Richtlinien 
66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 
2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG und 2008/90/EG des Rates (Verordnung über 
Pflanzenvermehrungsmaterial) (COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0414),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0236/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Dezember 20231,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A9-0149/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

                                                
1 ABl. C, C/2024/1583, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj.
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Titel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorschlag für eine Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

über die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenvermehrungsmaterial in der 
Union, zur Änderung der Verordnungen 
(EU) 2016/2031, (EU) 2017/625 und (EU) 
2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, und zur Aufhebung der 
Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 
68/193/EWG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 
2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 
2008/72/EG und 2008/90/EG des Rates 
(Verordnung über 
Pflanzenvermehrungsmaterial) 

über die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenvermehrungsmaterial in der 
Union, zur Änderung der Verordnungen 
(EU) 2016/2031 und (EU) 2017/625 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der 
Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 
68/193/EWG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 
2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 
2008/72/EG und 2008/90/EG des Rates 
(Verordnung über 
Pflanzenvermehrungsmaterial) 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Bezugsvermerk 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf die Erklärung 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Kleinbauern und -bäuerinnen und 
anderen Menschen, die in ländlichen 
Gebieten arbeiten, die am 28. September 
2018 vom Menschenrechtsrat 
angenommen wurde, 

 

Abänderung  3 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:66/401/EWG;Year:66;Nr:401&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:66/402/EWG;Year:66;Nr:402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:68/193/EWG;Year:68;Nr:193&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/53/EG;Year:2002;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/53;Nr:2002;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/54/EG;Year:2002;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/54;Nr:2002;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/55/EG;Year:2002;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/55;Nr:2002;Year:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/56/EG;Year:2002;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/56;Nr:2002;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/57/EG;Year:2002;Nr:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/57;Nr:2002;Year:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/72/EG;Year:2008;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/72;Nr:2008;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/90;Nr:2008;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:66/401/EWG;Year:66;Nr:401&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:66/402/EWG;Year:66;Nr:402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:68/193/EWG;Year:68;Nr:193&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/53/EG;Year:2002;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/54/EG;Year:2002;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/55/EG;Year:2002;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/56/EG;Year:2002;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/57/EG;Year:2002;Nr:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/72/EG;Year:2008;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=


 

 1246 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) PVM bildet das Ausgangsmaterial 
für die Erzeugung von Pflanzen in der 
Union. Somit ist es unerlässlich für die 
Erzeugung von Rohstoffen für Lebens- und 
Futtermittelzwecke sowie für die effiziente 
Nutzung von Pflanzenressourcen. Es trägt 
zum Schutz der Umwelt und zur Qualität 
der Lebensmittelkette und der 
Lebensmittelversorgung in der gesamten 
Union bei. Vor diesem Hintergrund 
scheinen die Verfügbarkeit, Qualität und 
Vielfalt von PVM äußerst wichtig zu sein, 
um den in der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“36 geforderten Übergang zu 
nachhaltigen Lebensmittelsystemen, zu 
Nachhaltigkeit in den Bereichen 
Landwirtschaft und Gartenbau, zum 
Umweltschutz, zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel, zur 
Lebens- und Futtermittelsicherheit sowie 
zur Wirtschaft im Allgemeinen zu 
erreichen. 

(4) PVM bildet das Ausgangsmaterial 
für die Erzeugung von Pflanzen in der EU. 
Somit ist es unerlässlich für die Erzeugung 
von Rohstoffen für Lebens- und 
Futtermittelzwecke sowie für die effiziente 
Nutzung von Pflanzenressourcen. Es soll 
zum Schutz der Umwelt und zur Qualität 
der Lebensmittelkette und der 
Lebensmittelversorgung in der gesamten 
EU beitragen. Vor diesem Hintergrund 
scheinen die Verfügbarkeit, hohe Qualität 
und Vielfalt von PVM, einschließlich lokal 
angepasster Sorten, die den Vorteil haben 
können, eine größere Toleranz gegenüber 
biotischem oder abiotischem Stress 
aufzuweisen, äußerst wichtig zu sein, um 
den in der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“36 geforderten Übergang zu 
nachhaltigen Lebensmittelsystemen, zu 
Nachhaltigkeit in den Bereichen 
Landwirtschaft und Gartenbau, zum 
Umweltschutz, zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel, zur 
Lebens- und Futtermittelsicherheit sowie 
zur Wirtschaft im Allgemeinen zu 
erreichen. 

__________________ __________________ 
36 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – „Vom Hof auf den Tisch“ – eine 
Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem 
(COM(2020) 381 final). 

36 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – „Vom Hof auf den Tisch“ – eine 
Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem 
(COM(2020)0381). 

 

Abänderung  4 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Damit dieser Übergang zu 
nachhaltigen Lebensmittelsystemen 
gelingt, sollten die Rechtsvorschriften der 
Union daher der Notwendigkeit Rechnung 
tragen, die Anpassungsfähigkeit der 
Erzeugung von PVM an die sich 
verändernden landwirtschaftlichen, 
gartenbaulichen und ökologischen 
Bedingungen zu gewährleisten, die 
Herausforderungen des Klimawandels zu 
bewältigen, die biologische Vielfalt zu 
schützen und wiederherzustellen und die 
steigenden Erwartungen von Landwirten 
und Verbrauchern hinsichtlich Qualität 
und Nachhaltigkeit von PVM zu erfüllen. 

(5) Damit dieser Übergang zu 
nachhaltigen Lebensmittelsystemen 
gelingt, sollten die Rechtsvorschriften der 
EU daher der Notwendigkeit Rechnung 
tragen, die Anpassungsfähigkeit der 
Erzeugung von PVM an die sich 
verändernden landwirtschaftlichen, 
gartenbaulichen und ökologischen 
Bedingungen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten und der EU 
sicherzustellen, die Herausforderungen 
des Klimawandels zu bewältigen, die 
biologische Vielfalt zu schützen, 
wiederherzustellen und zu fördern und für 
Ernährungssicherheit zu sorgen sowie die 
steigenden Erwartungen von Landwirten 
und Verbrauchern hinsichtlich Qualität, 
Sicherheit, Vielfalt und Nachhaltigkeit von 
PVM zu erfüllen. Mit dieser Verordnung 
sollten Innovationen für die Entwicklung 
von widerstandsfähigem PVM gefördert 
werden, das zur Verbesserung von 
Kulturpflanzen beitragen würde, die die 
Bodengesundheit fördern.  

 

Abänderung  5 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Diese Verordnung sollte weder für 
in Drittländer ausgeführtes PVM noch für 
PVM gelten, das ausschließlich für 
amtliche Untersuchungen, Züchtungen, 
Inspektionen, Ausstellungen oder 
wissenschaftliche Zwecke verwendet wird. 
Der Grund dafür ist, dass für diese 
Kategorien von PVM keine besonderen 
harmonisierten Identitäts- und 
Qualitätsanforderungen erforderlich sind 
und sie die Identität und Qualität von 
anderem in der Union in Verkehr 

(12) Diese Verordnung sollte weder für 
in Drittländer ausgeführtes PVM noch für 
PVM gelten, das in irgendeiner Weise für 
amtliche Untersuchungen, Züchtungen, 
Inspektionen, Ausstellungen oder 
wissenschaftliche Zwecke verkauft oder 
weitergegeben wird, einschließlich 
Forschung in landwirtschaftlichen 
Betrieben. Der Grund dafür ist, dass für 
diese Kategorien von PVM keine 
besonderen harmonisierten Identitäts- 
und Qualitätsanforderungen erforderlich 
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gebrachtem PVM nicht beeinträchtigen. sind und sie die Identität und Qualität von 
anderem in der EU in Verkehr gebrachtem 
PVM nicht beeinträchtigen. 

 

Abänderung  6 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Diese Verordnung sollte sich nicht 
auf PVM erstrecken, das in begrenzten 
Mengen im Sinne von Anhang VIIa zum 
Zweck der dynamischen Erhaltung auf 
irgendeine Weise in Anspruch genommen, 
verkauft oder übergeben wird, 
unabhängig davon, ob dies unentgeltlich 
geschieht oder nicht, da für diese Art von 
PVM keine besonderen harmonisierten 
Identitäts- oder Qualitätsanforderungen 
erforderlich sind und sie die Identität und 
Qualität von anderem in der EU in 
Verkehr gebrachtem PVM nicht 
beeinträchtigt. 

 

Abänderung  7 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Vorschriften für die In-vitro-
Erzeugung von Klonen und ihr 
Inverkehrbringen sollten ebenfalls 
festgelegt werden. 

 

Abänderung  8 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Für die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von Klonen, selektierten 
Klonen, multiklonalen Mischungen und 
polyklonalem PVM sollten aufgrund ihrer 
zunehmenden Bedeutung und 
Verwendung in der PVM-Branche 
besondere Vorschriften festgelegt werden. 
Um Transparenz, eine sachkundige 
Entscheidung der Nutzer und wirksame 
amtliche Kontrollen zu gewährleisten, 
sollten die Klone in einem speziellen, von 
den zuständigen Behörden eingerichteten 
öffentlichen Register eingetragen werden. 
Ferner sollten Vorschriften für die 
Erhaltung der Klone festgelegt werden, 
um ihre Erhaltung und Identifizierung zu 
gewährleisten. 

(19) Für die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von selektierten Klonen 
und polyklonalem PVM sollten aufgrund 
ihrer zunehmenden Bedeutung und 
Verwendung in der PVM-Branche 
besondere Vorschriften festgelegt werden. 
Um Transparenz, eine sachkundige 
Entscheidung der Nutzer und wirksame 
amtliche Kontrollen zu gewährleisten, 
sollten die selektierten Klone und 
polyklonales PVM in einem speziellen, von 
den zuständigen Behörden eingerichteten 
öffentlichen Register eingetragen werden. 

 

Abänderung  9 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Bestimmte Typen von Sorten 
erfüllen die festgelegten Anforderungen 
an Unterscheidbarkeit, Homogenität und 
Beständigkeit nicht. Sie sind jedoch für die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung von 
pflanzengenetischen Ressourcen wichtig. 
Es handelt sich um traditionell angebaute 
oder neue, vor Ort erzeugte Sorten, die 
unter besonderen örtlichen Bedingungen 
angebaut werden und an diese angepasst 
sind. Sie zeichnen sich insbesondere durch 
eine geringere Homogenität aufgrund 
einer hohen genetischen und 
phänotypischen Vielfalt der einzelnen 
Vermehrungseinheiten aus. Diese Sorten 
werden als „Erhaltungssorten“ bezeichnet. 
Die Erzeugung und das Inverkehrbringen 
dieser Sorten trägt zu den Zielen des 
Internationalen Vertrags über 

(32) Bestimmte Typen von Sorten 
erfüllen die festgelegten Anforderungen 
an Unterscheidbarkeit, Homogenität und 
Beständigkeit nicht. Sie sind jedoch für die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung von 
pflanzengenetischen Ressourcen wichtig, 
die für die genetische Vielfalt von 
Kulturpflanzen von entscheidender 
Bedeutung und für die Anpassung an 
Umweltveränderungen und künftige 
Erfordernisse unerlässlich sind. Es handelt 
sich um traditionell angebaute oder neue, 
vor Ort erzeugte Sorten, die unter 
besonderen örtlichen Bedingungen 
angebaut werden und an diese angepasst 
sind. Sie zeichnen sich insbesondere durch 
eine geringere Homogenität aufgrund 
einer ausreichenden genetischen und 
phänotypischen Vielfalt der einzelnen 
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pflanzengenetische Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft bei, die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
pflanzengenetischer Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft zu 
fördern(40). Als Vertragspartei hat sich die 
Union verpflichtet, diese Ziele zu 
unterstützen. 

Vermehrungseinheiten aus. Diese Sorten 
werden als „Erhaltungssorten“ bezeichnet. 
Es ist angebracht anzuerkennen, dass die 
Erhaltung der genetischen Ressourcen ein 
dynamischer Prozess ist und dass neu 
gezüchtete Sorten, die an die örtlichen 
Bedingungen angepasst sind, 
berücksichtigt werden sollten. Die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen 
dieser Sorten trägt zu den Zielen des 
Internationalen Vertrags über 
pflanzengenetische Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft bei, die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
pflanzengenetischer Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft zu 
fördern40. Als Vertragspartei hat sich die 
EU verpflichtet, diese Ziele zu 
unterstützen. 

__________________ __________________ 
40 Beschluss 2004/869/EG des Rates vom 
24. Februar 2004 über den Abschluss des 
Internationalen Vertrags über 
pflanzengenetische Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 378 
vom 23.12.2004, S. 1). 

40 Beschluss 2004/869/EG des Rates vom 
24. Februar 2004 über den Abschluss des 
Internationalen Vertrags über 
pflanzengenetische Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 378 
vom 23.12.2004, S. 1). 

 

Abänderung  10 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) In der Union gibt es zahlreiche 
Genbanken, Organisationen und Netze, 
die sich um die Erhaltung 
pflanzengenetischer Ressourcen 
bemühen. Zur Vereinfachung ihrer 
Tätigkeit sollte es gestattet sein, dass 
PVM, das an sie oder von ihnen 
untereinander abgegeben wird, von den 
festgelegten Vorschriften an die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen 
abweicht und stattdessen weniger 

(35) In der EU gibt es zahlreiche 
Organisationen und Netze, die sich um die 
dynamische Erhaltung bemühen. Zur 
Vereinfachung ihrer Tätigkeit sollte es 
gestattet sein, dass PVM, das an sie, von 
ihnen an Dritte, von ihnen untereinander 
und innerhalb von ihnen abgegeben wird, 
von den festgelegten Vorschriften an die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen 
abweicht und stattdessen weniger 
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strengen Vorschriften entspricht. strengen Vorschriften entspricht. 

 

Abänderung  11 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Landwirte tauschen gewöhnlich 
kleine Mengen an Saatgut in natura aus, 
um eine dynamische Verwaltung ihres 
eigenen Saatguts zu verwirklichen. Für 
den Austausch kleiner Mengen von 
Saatgut zwischen Landwirten sollte daher 
eine Ausnahme von den festgelegten 
Anforderungen vorgesehen werden. Eine 
solche Ausnahme könnte gelten, wenn 
dieses Saatgut nicht zu einer Sorte gehört, 
für die der Sortenschutz gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates(41) 
erteilt wurde. Die Mitgliedstaaten sollten 
die Möglichkeit haben, diese geringen 
Mengen für bestimmte Arten pro Jahr 
festzulegen, um sicherzustellen, dass 
diese Ausnahme nicht missbraucht wird 
und sich nicht auf das Inverkehrbringen 
von Saatgut auswirkt. 

(36) Landwirte tauschen gewöhnlich 
kleine Mengen an Saatgut in natura oder 
in Form eines finanziellen Ausgleichs aus, 
um eine dynamische Verwaltung ihres 
eigenen PVM zu verwirklichen. Für den 
Austausch kleiner Mengen von PVM 
zwischen Landwirten sollte daher eine 
Ausnahme von den festgelegten 
Anforderungen vorgesehen werden, 
wobei die Höchstmengen auf EU-Ebene 
festgelegt werden. Eine solche Ausnahme 
könnte gelten, wenn dieses PVM nicht zu 
einer Sorte gehört, für die der 
Sortenschutz gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2100/94 des Rates41 erteilt wurde. Der 
Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, 
in denen für jede Art die Höchstmenge 
festgelegt wird, die ausgetauscht werden 
darf. 

__________________ __________________ 
41 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates 
vom 27. Juli 1994 über den 
gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. 
L 227 vom 1.9.1994, S. 1). 

41 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates 
vom 27. Juli 1994 über den 
gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. 
L 227 vom 1.9.1994, S. 1). 

 

Abänderung  12 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Die Verwendung von PVM, das 
nicht zu einer Sorte im Sinne dieser 
Verordnung gehört, sondern zu einer 
pflanzlichen Gesamtheit innerhalb eines 
einzigen botanischen Taxons, und das 
durch ein hohes Maß an genetischer und 
phänotypischer Vielfalt der einzelnen 
Vermehrungseinheiten gekennzeichnet ist 
(im Folgenden „heterogenes Material“), 
könnte insbesondere in der ökologischen 
Erzeugung und in der extensiven 
Landwirtschaft Vorteile bringen, indem die 
Resistenz verbessert und die genetische 
Vielfalt innerhalb der Kulturpflanzen 
erhöht wird. Daher sollte es zulässig sein, 
PVM aus heterogenem Material zu 
erzeugen und in Verkehr zu bringen, ohne 
die Anforderungen für die 
Sortenregistrierung und die anderen 
Anforderungen an die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen gemäß dieser 
Verordnung erfüllen zu müssen. Es sollten 
besondere Anforderungen an die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen 
dieses Materials festgelegt werden. 

(38) Die Verwendung von PVM, das 
nicht zu einer Sorte im Sinne dieser 
Verordnung gehört, sondern zu einer 
pflanzlichen Gesamtheit innerhalb eines 
einzigen botanischen Taxons, und das 
durch ein hohes Maß an genetischer und 
phänotypischer Vielfalt der einzelnen 
Vermehrungseinheiten gekennzeichnet ist 
(im Folgenden „heterogenes Material“), 
könnte insbesondere in der ökologischen 
Erzeugung und in der extensiven 
Landwirtschaft Vorteile bringen, indem die 
Resistenz verbessert und die genetische 
Vielfalt innerhalb der Kulturpflanzen 
erhöht wird. Daher sollte es zulässig sein, 
PVM aus heterogenem Material, mit 
Ausnahme von Futterpflanzen, zu 
erzeugen und in Verkehr zu bringen, ohne 
die Anforderungen für die 
Sortenregistrierung und die anderen 
Anforderungen an die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen gemäß dieser 
Verordnung erfüllen zu müssen. Es sollten 
besondere Anforderungen an die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen 
dieses Materials festgelegt werden. 

 

Abänderung  13 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Das heterogene Material sollte 
nicht aus einem GVO oder einer NGT-
Pflanze der Kategorie 1 oder Kategorie 2 
im Sinne der Begriffsbestimmung in der 
Verordnung (EU) …/… NGT-
Verordnung] bestehen. 

 

Abänderung  14 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Den Unternehmern, die im Bereich 
der Erzeugung von PVM und dessen 
Inverkehrbringen tätig sind, sollten 
besondere Verpflichtungen auferlegt 
werden, um ihre Rechenschaftspflicht, 
wirksamere amtliche Kontrollen und die 
ordnungsgemäße Anwendung dieser 
Verordnung zu gewährleisten. 

(42) Den Unternehmern, die im Bereich 
der Erzeugung von PVM tätig sind und 
beabsichtigen, es in Verkehr zu bringen, 
sollten besondere angemessene 
Verpflichtungen auferlegt werden, um ihre 
Rechenschaftspflicht, wirksamere amtliche 
Kontrollen und die ordnungsgemäße 
Anwendung dieser Verordnung zu 
gewährleisten. Dabei sollten jedoch die 
besonderen Eigenschaften und Grenzen 
von Kleinstunternehmen berücksichtigt 
werden. 

 

Abänderung  15 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Bei herbizidtoleranten Sorten 
handelt es sich um Sorten, die gezielt so 
gezüchtet wurden, dass sie gegenüber 
Herbiziden tolerant sind, um in 
Kombination mit dem Einsatz dieser 
Herbizide angebaut zu werden. Erfolgt ein 
solcher Anbau nicht unter angemessenen 
Bedingungen, kann dies zur Entwicklung 
von Unkräutern, die gegen diese Herbizide 
resistent sind, zur Verbreitung solcher 
Resistenzgene in der Umwelt und dazu 
führen, dass die ausgebrachten Mengen 
an Herbiziden erhöht werden müssen. Da 
diese Verordnung zur Nachhaltigkeit der 
landwirtschaftlichen Erzeugung beitragen 
soll, sollten die für die Registrierung von 
Sorten zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten in der Lage sein, den 
Anbau dieser Sorten in ihrem 
Hoheitsgebiet entsprechenden 
Anbaubedingungen zu unterwerfen, um 
diese unerwünschten Auswirkungen zu 

(48) Bei herbizidtoleranten Sorten 
handelt es sich um Sorten, die gezielt so 
gezüchtet wurden, dass sie gegenüber 
Herbiziden tolerant sind, um in 
Kombination mit dem Einsatz dieser 
Herbizide angebaut zu werden. Erfolgt ein 
solcher Anbau nicht unter angemessenen 
Bedingungen, kann dies zur Entwicklung 
von Unkräutern, die gegen diese Herbizide 
resistent sind, zur Verbreitung solcher 
Resistenzgene in der Umwelt und dazu 
führen, dass die ausgebrachten Mengen 
an Herbiziden erhöht werden müssen. Da 
diese Verordnung zur Nachhaltigkeit der 
landwirtschaftlichen Erzeugung beitragen 
soll, sollten die für die Registrierung von 
Sorten zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten, 
in denen die Sorten angebaut werden 
sollen, in der Lage sein, den Anbau dieser 
Sorten in ihrem Hoheitsgebiet 
entsprechenden Anbaubedingungen zu 
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vermeiden. Weisen Sorten neben der 
Herbizidtoleranz noch andere besondere 
Merkmale auf, die unerwünschte 
agronomische Auswirkungen haben 
könnten, sollten sie auch den 
Anbaubedingungen unterliegen, um 
diesen agronomischen Auswirkungen 
Rechnung zu tragen. Diese Bedingungen 
sollten für den Anbau dieser Sorten für 
jeden Zweck gelten, einschließlich 
Lebensmittel, Futtermittel und anderen 
Erzeugnissen, und nicht nur, wenn sie für 
die Erzeugung und das Inverkehrbringen 
von PVM bestimmt sind. Dies ist für die 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung, einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Erzeugung über die Phase der Erzeugung 
und des Inverkehrbringens von PVM 
hinaus zu leisten, erforderlich. 

unterwerfen, um diese unerwünschten 
Auswirkungen zu vermeiden. Weisen 
Sorten neben der Herbizidtoleranz noch 
andere besondere Merkmale auf, die 
unerwünschte agronomische 
Auswirkungen haben könnten, sollten sie 
auch den Anbaubedingungen unterliegen, 
um diesen agronomischen Auswirkungen 
Rechnung zu tragen. Diese Bedingungen 
sollten für den Anbau dieser Sorten für 
jeden Zweck gelten, einschließlich 
Lebensmittel, Futtermittel und anderen 
Erzeugnissen, und nicht nur, wenn sie für 
die Erzeugung und das Inverkehrbringen 
von PVM bestimmt sind. Dies ist für die 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung, einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Erzeugung über die Phase der Erzeugung 
und des Inverkehrbringens von PVM 
hinaus zu leisten, erforderlich. 

 

Abänderung  16 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 49 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Um zur Nachhaltigkeit der 
landwirtschaftlichen Erzeugung 
beizutragen und dem wirtschaftlichen, 
ökologischen und breiteren 
gesellschaftlichen Bedarf gerecht zu 
werden, sollten neue Sorten aller 
Gattungen oder Arten im Vergleich zu den 
anderen Sorten derselben Gattung oder 
Art, die in demselben nationalen 
Sortenregister registriert sind, in 
bestimmten Aspekten eine Verbesserung 
aufweisen. Unter diese Aspekte fallen der 
Ertrag, einschließlich der Ertragsstabilität 
und des Ertrags unter Bedingungen mit 
geringerem Betriebsmitteleinsatz, die 
Toleranz/Resistenz gegenüber biotischen 
Stressfaktoren, einschließlich 
Pflanzenkrankheiten, die durch 

(49) Um zur Nachhaltigkeit der 
landwirtschaftlichen Erzeugung 
beizutragen und dem wirtschaftlichen, 
ökologischen und breiteren 
gesellschaftlichen Bedarf gerecht zu 
werden, sollten neue Sorten im Vergleich 
zu den anderen Sorten derselben Gattung 
oder Art, die in demselben nationalen 
Sortenregister registriert sind, in 
bestimmten agronomischen, 
nutzungsbezogenen und ökologischen 
Aspekten eine Verbesserung aufweisen. 
Unter diese Aspekte fallen der Ertrag, 
einschließlich der Ertragsstabilität und des 
Ertrags unter Bedingungen mit geringerem 
Betriebsmitteleinsatz, die 
Toleranz/Resistenz gegenüber biotischen 
Stressfaktoren, einschließlich 
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Nematoden, Pilze, Bakterien, Viren, 
Insekten und andere Schädlinge 
verursacht werden, die Toleranz/Resistenz 
gegenüber abiotischen Stressfaktoren, 
einschließlich der Anpassung an die 
Bedingungen des Klimawandels, eine 
effizientere Nutzung natürlicher 
Ressourcen wie Wasser und Nährstoffen, 
den geringeren Bedarf an externen 
Betriebsmitteln wie Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln, die Merkmale, die die 
Nachhaltigkeit von Lagerung, Verarbeitung 
und Verteilung verbessern, und Merkmale 
in Bezug auf die Qualität oder 
ernährungsphysiologische Merkmale (im 
Folgenden „Wert für den nachhaltigen 
Anbau und die nachhaltige Nutzung“). Bei 
der Entscheidung über die 
Sortenregistrierung und um genügend 
Flexibilität für die Registrierung von Sorten 
mit den erstrebenswertesten Merkmalen 
zu bieten, sollten diese Aspekte für eine 
bestimmte Sorte in ihrer Gesamtheit 
berücksichtigt werden. 

Pflanzenkrankheiten, die durch 
Nematoden, Pilze, Bakterien, Viren, 
Insekten und andere Schädlinge 
verursacht werden, die Toleranz/Resistenz 
gegenüber abiotischen Stressfaktoren, 
einschließlich der Anpassung an die 
Bedingungen des Klimawandels, eine 
effizientere Nutzung natürlicher 
Ressourcen wie Wasser und Nährstoffen, 
den geringeren Bedarf an externen 
Betriebsmitteln wie Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln, die Merkmale, die die 
Nachhaltigkeit von Anbau, Ernte, 
Lagerung, Verarbeitung, Verteilung und 
Nutzung verbessern, und Merkmale in 
Bezug auf die Qualität, 
ernährungsphysiologische Merkmale (im 
Folgenden „Wert für den nachhaltigen 
Anbau und die nachhaltige Nutzung“) oder 
für die Verarbeitung wichtige Merkmale. 
Bei der Entscheidung über die 
Sortenregistrierung und um genügend 
Flexibilität für die Registrierung von Sorten 
mit den erstrebenswertesten Merkmalen 
zu bieten, sollten diese Aspekte für eine 
bestimmte Sorte in ihrer Gesamtheit 
berücksichtigt werden. Angesichts der 
erheblichen Ressourcen und 
Vorbereitungen, die für diese 
Untersuchung erforderlich sind, sollte sie 
für die in Anhang I Teile B und C 
aufgeführten Arten auf freiwilliger Basis 
durchgeführt werden.  

 
 

Abänderung  18 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 57 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(57) Die Geltungsdauer der 
Registrierung einer Sorte sollte zehn Jahre 
betragen, sodass Innovationen im 
Züchtungssektor gefördert werden und 
alte Sorten vom Markt genommen und 

(57) Die Geltungsdauer der 
Registrierung einer Sorte sollte zehn Jahre 
betragen, sodass Innovationen im 
Züchtungssektor gefördert werden und 
alte Sorten vom Markt genommen und 
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durch neue ersetzt werden. Für Sorten von 
Gattungen oder Arten von Pflanzen von 
Obstarten und Reben sollte diese Dauer 
jedoch 30 Jahre betragen, da diese 
Gattungen oder Arten mehr Zeit für die 
Vollendung ihres Erzeugungszyklus 
benötigen. 

durch neue ersetzt werden. Für Sorten von 
Gattungen oder Arten von Pflanzen von 
Obstarten und Reben sowie für 
Erhaltungssorten sollte diese Dauer 
jedoch 30 Jahre betragen, da diese 
Gattungen oder Arten mehr Zeit für die 
Vollendung ihres Erzeugungszyklus 
benötigen. 

 

Abänderung  19 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 64 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(64) Die Verordnung (EU) 2018/848 
sollte geändert werden, um die 
Bestimmung der Begriffe 
„Pflanzenvermehrungsmaterial“ und 
„heterogenes Material“ an die 
Begriffsbestimmungen dieser Verordnung 
anzugleichen. Überdies sollte die Befugnis 
der Kommission, spezifische 
Bestimmungen für das Inverkehrbringen 
von PVM aus ökologischem heterogenem 
Material zu erlassen, aus der Verordnung 
(EU) 2018/848 gestrichen werden, da 
sämtliche Vorschriften für die Erzeugung 
und das Inverkehrbringen von PVM aus 
Gründen der Rechtsklarheit in dieser 
Verordnung festgelegt werden sollten. 

entfällt 

 

Abänderung  20 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 85 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(85) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden, damit sie Entscheidungen über 
die Durchführung zeitlich befristeter 

(85) Der Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, 
in denen spezifische Regeln über die 
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Versuche zur Erkundung besserer 
Alternativen zum Geltungsbereich und zu 
bestimmten Bestimmungen dieser 
Verordnung treffen kann. 

Durchführung zeitlich befristeter Versuche 
zur Erkundung besserer Alternativen zum 
Geltungsbereich und zu bestimmten 
Bestimmungen dieser Verordnung 
festgelegt werden. 

 

Abänderung  21 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In dieser Verordnung sind Vorschriften für 
die Erzeugung und das Inverkehrbringen 
von Pflanzenvermehrungsmaterial (im 
Folgenden „PVM“) in der Union festgelegt, 
insbesondere die Anforderungen an die 
Erzeugung von PVM auf dem Feld und an 
anderen Standorten, die 
Materialkategorien, die Anforderungen an 
die Identität und die Qualität, die 
Zertifizierung, die Kennzeichnung, die 
Verpackung, die Einfuhr, die Unternehmer 
und die Registrierung von Sorten. 

In dieser Verordnung sind Vorschriften für 
die Erzeugung im Hinblick auf das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenvermehrungsmaterial (im 
Folgenden „PVM“) in der EU und für das 
Inverkehrbringen von PVM in der EU 
festgelegt, insbesondere die 
Anforderungen an die Erzeugung von PVM 
auf dem Feld und an anderen Standorten, 
die Materialkategorien, die Anforderungen 
an die Identität und die Qualität, die 
Zertifizierung, die Kennzeichnung, die 
Verpackung, die Einfuhr, die Unternehmer 
und die Registrierung von Sorten. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In dieser Verordnung sind ferner die 
Bedingungen für den Anbau bestimmter 
Sorten festgelegt, die unerwünschte 
agronomische Auswirkungen haben 
könnten, einschließlich des Anbaus zu 
Zwecken, die über die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von PVM hinausgehen, 
sowie zur Erzeugung von Lebensmitteln, 
Futtermitteln und anderen Erzeugnissen. 

In dieser Verordnung sind ferner die 
Bedingungen für den Anbau bestimmter 
Sorten festgelegt, die herbizidtolerant 
sind oder die unerwünschte agronomische 
Auswirkungen haben könnten, 
einschließlich des Anbaus zu Zwecken, die 
über die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von PVM hinausgehen, 
sowie zur Erzeugung von Lebensmitteln, 
Futtermitteln und anderen Erzeugnissen. 
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Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Anforderungen an die Erzeugung von 
PVM gelten nur für die Erzeugung im 
Hinblick auf sein Inverkehrbringen. 

Die Anforderungen an die Erzeugung oder 
Einfuhr von PVM gelten nur im Hinblick 
auf sein Inverkehrbringen in der EU. 

 

Abänderung  24 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Gewährleistung von Qualität und 
Vielfalt bei der Auswahl von PVM und 
seiner Verfügbarkeit für Unternehmer und 
Endnutzer, 

a) Gewährleistung von Qualität, 
Sicherheit und Vielfalt bei der Auswahl von 
PVM und seiner Verfügbarkeit für 
Unternehmer, Landwirte und Endnutzer, 

 

Abänderung  25 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Gewährleistung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen für die 
Unternehmer in der gesamten Union und 
des Funktionierens des Binnenmarktes für 
PVM, 

b) Gewährleistung fairer 
Wettbewerbsbedingungen für die 
Unternehmer in der gesamten EU und des 
Funktionierens des Binnenmarktes für 
PVM, 

 

Abänderung  26 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Beitrag zur Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer 
Ressourcen und der biologischen Vielfalt in 
der Landwirtschaft, 

d) Beitrag zur dynamischen Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung 
pflanzengenetischer Ressourcen und der 
biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft, 

 

Abänderung  27 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Beitrag zu einer nachhaltigen 
landwirtschaftlichen Erzeugung, die an die 
gegenwärtigen und künftigen 
Klimabedingungen angepasst ist, 

e) Beitrag zu einer nachhaltigen 
landwirtschaftlichen Erzeugung, die an die 
gegenwärtigen und künftigen Klima- und 
Bodenbedingungen angepasst ist, 

 

Abänderung  28 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Beitrag zur Ernährungssicherheit. f) Beitrag zur Ernährungssicherheit 
und -souveränität.  

 

Abänderung  29 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird gemäß Artikel 75 die 
Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu 
erlassen, um ihn an den neuesten Stand 
der technischen und wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sowie an die Daten aus der 
Wirtschaft über die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von Gattungen und 
Arten anzupassen, indem sie Gattungen 

Der Kommission wird gemäß Artikel 75 die 
Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu 
erlassen, um diesen Anhang an den 
neuesten Stand der technischen und 
wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie an 
die Daten aus der Wirtschaft über die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
Gattungen und Arten anzupassen, indem 
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und Arten in die Liste dieses Anhangs 
aufnimmt oder sie daraus streicht. 

sie Gattungen und Arten in die Liste dieses 
Anhangs aufnimmt oder sie daraus 
streicht. 

 

Abänderung  30 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In dem in Unterabsatz 1 genannten 
delegierten Rechtsakt werden Gattungen 
oder Arten in die Liste in Anhang I 
aufgenommen, wenn sie mindestens zwei 
der folgenden Kriterien erfüllen: 

In den in Unterabsatz 1 genannten 
delegierten Rechtsakten werden 
Gattungen oder Arten in die Liste in 
Anhang I aufgenommen, wenn sie 
mindestens zwei der folgenden Kriterien 
erfüllen: 

 

Abänderung  31 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) An ihnen besteht ein Interesse 
hinsichtlich der ökologischen 
Nachhaltigkeit. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Vermehrungsmaterial von 
Zierpflanzen im Sinne des Artikels 2 der 
Richtlinie 98/56/EG; 

a) Vermehrungsmaterial von 
Zierpflanzen im Sinne des Artikels 2 der 
Richtlinie 98/56/EG und 
Vermehrungsmaterial von in Anhang I 
dieser Verordnung aufgeführten 
Gattungen oder Arten, die ausschließlich 
für Zierzwecke genutzt werden; 
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Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) forstliches Vermehrungsgut im 
Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EU) 
…/… des Europäischen Parlaments und des 
Rates47+; 

b) forstliches Vermehrungsgut im 
Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EU) 
…/… des Europäischen Parlaments und des 
Rates47+ und Vermehrungsmaterial von in 
Anhang I dieser Verordnung aufgeführten 
Gattungen oder Arten, die ausschließlich 
für Zierzwecke genutzt werden; 

__________________ __________________ 
47 Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates … (ABl. … vom 
…, S. …) 

47 Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates … (ABl. … vom 
…, S. …) 

+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument 
… enthaltenen Verordnung (… (COD)) in 
den Wortlaut einfügen und die Nummer, 
das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle jener Verordnung in 
die Fußnote einfügen. 

+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument 
… enthaltenen Verordnung (… (COD)) in 
den Wortlaut einfügen und die Nummer, 
das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle jener Verordnung in 
die Fußnote einfügen. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 4 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) PVM, das zur Ausfuhr in Drittländer 
erzeugt wird; 

c) PVM, das ausschließlich zur 
Ausfuhr in Drittländer erzeugt wird; 

 

Abänderung  35 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 4 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) PVM, das ausschließlich für 
amtliche Untersuchungen, die Zucht, 
Inspektionen, Ausstellungen oder 

e) PVM, das für amtliche 
Untersuchungen, die Zucht, Inspektionen, 
Ausstellungen oder wissenschaftliche 
Zwecke verkauft oder in irgendeiner 
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wissenschaftliche Zwecke verwendet wird. Weise weitergegeben wird, unabhängig 
davon, ob dies unentgeltlich geschieht 
oder nicht, einschließlich Forschung in 
landwirtschaftlichen Betrieben und 
Tätigkeiten, die von Genbanken 
durchgeführt werden; 

 
 

Abänderung  353 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 4 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von PVM in kleinen 
Mengen im Sinne von Anhang VIIa 
durch die in Artikel 29 genannten 
Erhaltungsorganisationen und -netze, 
unabhängig davon, ob unentgeltlich oder 
nicht, zum Zwecke der dynamischen 
Erhaltung. 

 
 

Abänderung  37 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 4 – Buchstabe e b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 eb) PVM, das von Landwirten für die 
eigene Verwendung hergestellt wird. 

 

Abänderung  38 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. „Unternehmer“ bezeichnet jede 
natürliche oder juristische Person, die in 
der Union berufsmäßig an einer oder 
mehreren der folgenden Tätigkeiten in 

2. „Unternehmer“ bezeichnet jede 
natürliche oder juristische Person, die in 
der Union berufsmäßig an einer oder 
mehreren der folgenden Tätigkeiten in 
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Bezug auf PVM beteiligt ist: Bezug auf die gewerbliche Verwertung 
von PVM beteiligt ist: 

 

Abänderung  39 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Sortenerhaltung, c) Sortenerhaltung oder -
vermehrung, 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. „Inverkehrbringen“ bzw. „Abgabe“ 
bezeichnet die folgenden Handlungen 
eines Unternehmers: Verkauf, 
Bereithaltung, unentgeltliche Weitergabe, 
Anbieten zum Verkauf oder jede andere 
Art der Weitergabe oder den Vertrieb in 
der Union bzw. die Einfuhr in die Union; 

3. „Inverkehrbringen“ bzw. „Abgabe“ 
bezeichnet die folgenden gewerblichen 
Handlungen eines Unternehmers: Verkauf, 
Bereithaltung, Anbieten zum Verkauf, 
einschließlich des Online-Verkaufs, oder 
jede andere Art der Weitergabe oder den 
Vertrieb in der Union bzw. die Einfuhr in 
die Union, die auf die gewerbliche 
Verwertung des PVM ausgerichtet sind; 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. „Klon“ bezeichnet einen einzelnen 
Pflanzennachkommen, der durch 
vegetative Vermehrung von einer anderen 
Einzelpflanze gewonnen wird und in 
genetischer Hinsicht mit dieser identisch 
bleibt; 

5. „Klon“ bezeichnet 

 a) einen einzelnen 
Pflanzennachkommen, der durch 
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vegetative Vermehrung von einer anderen 
Einzelpflanze gewonnen wird und in 
genetischer Hinsicht mit dieser identisch 
bleibt, oder 

 b) die genetisch einheitliche 
vegetative Nachkommenschaft einer 
Einzelpflanze; 

 
 

Abänderung  42 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. „selektierter Klon“ bezeichnet 
einen Klon, der aufgrund einiger 
besonderer intravarietal phänotypischer 
Merkmale und seines 
Pflanzengesundheitsstatus selektiert und 
ausgewählt wurde, weil sie dem 
selektierten Klon bessere 
Leistungseigenschaften verleihen, der der 
Beschreibung der Sorte entspricht, der er 
angehört, und der im Falle selektierter 
Klone, die nicht einer Sorte angehören, 
der Beschreibung der Art entspricht, der 
er angehört; 

6. „selektierter Klon“ bezeichnet 
einen Klon, der aufgrund einiger 
besonderer intravarietal phänotypischer 
Merkmale und seines 
Pflanzengesundheitsstatus selektiert und 
ausgewählt wurde, weil sie dem 
selektierten Klon bessere 
Leistungseigenschaften verleihen, und der 
der Beschreibung der Rebsorten und der 
Obstbaumarten entspricht, bei denen eine 
solche intravarietale Variabilität 
aufgetreten ist und denen der selektierte 
Klon angehört; 

 

Abänderung  43 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. „polyklonales 
Pflanzenvermehrungsmaterial“ bezeichnet 
eine Gruppe mehrerer unterschiedlicher 
einzelner Pflanzennachkommen, die von 
verschiedenen Genotypen stammen und 
von denen jeder einzelne jeweils der 
Beschreibung der Sorte entspricht, der er 
angehört; 

7. „polyklonales 
Pflanzenvermehrungsmaterial“ bezeichnet 
Vermehrungsmaterial, das durch eine 
Selektion aus einer Gruppe mit 
mindestens sieben Genotypen mithilfe der 
Prognose der genetischen Überlegenheit 
gewonnen wurde, durch quantitative 
genetische Instrumente erzeugt wurde 
und aus demselben experimentellen Satz 
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einer bestimmten alten Sorte besteht, 
wobei der Großteil ihrer intravarietalen 
Vielfalt enthalten ist; 

 

Abänderung  44 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. „multiklonale Mischung“ 
bezeichnet eine Mischung selektierter 
Klone, die alle derselben Sorte oder Art 
angehören, wobei jeder einzelne von 
ihnen durch eine unabhängige Selektion 
gewonnen wurde; 

entfällt 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

12. „Sortenerhaltung“ bezeichnet die 
Maßnahmen zur Kontrolle der 
Sortenreinheit und -identität, die getroffen 
werden, damit eine Sorte während der 
anschließenden Vermehrungszyklen 
weiter ihrer Beschreibung entspricht; 

12. „Sortenerhaltung“ bezeichnet die 
Maßnahmen zur Kontrolle der 
Sortenreinheit und -identität, die getroffen 
werden, damit die Merkmale einer Sorte 
während der anschließenden 
Vermehrungszyklen weiter ihrer 
Beschreibung entsprechen; 

 

Abänderung  46 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

14. „Vorstufensaatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das einer Generation angehört, 
die der Erzeugung des Basissaatguts 
vorausging, das zur Erzeugung und 
Zertifizierung von Basissaatgut oder 
zertifiziertem Saatgut bestimmt ist und in 

14. „Vorstufensaatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das einer Generation angehört, 
die der Erzeugung des Basissaatguts 
vorausging, das zur Erzeugung und 
Zertifizierung von Basissaatgut oder 
zertifiziertem Saatgut bestimmt ist und in 
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Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teil A erfüllt; 

Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teile A und D erfüllt; 

 

Abänderung  47 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

15. „Basissaatgut“ bezeichnet Saatgut, 
das aus Vorstufensaatgut oder 
vorausgegangenen Generationen von 
Basissaatgut erzeugt wurde, das zur 
Erzeugung weiterer Generationen von 
Basissaatgut oder zertifiziertem Saatgut 
bestimmt ist und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teil A erfüllt; 

15. „Basissaatgut“ bezeichnet Saatgut, 
das aus Vorstufensaatgut oder 
vorausgegangenen Generationen von 
Basissaatgut erzeugt wurde, das zur 
Erzeugung weiterer Generationen von 
Basissaatgut oder zertifiziertem Saatgut 
bestimmt ist und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teile A und D erfüllt; 

 

Abänderung  48 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

16. „zertifiziertes Saatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das aus Vorstufensaatgut, 
Basissaatgut oder vorausgegangenen 
Generationen zertifizierten Saatguts 
erzeugt wurde, und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teil A erfüllt; 

16. „zertifiziertes Saatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das aus Vorstufensaatgut, 
Basissaatgut oder vorausgegangenen 
Generationen zertifizierten Saatguts 
erzeugt wurde, und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teile A und D erfüllt; 

 

Abänderung  49 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17. „Standardsaatgut“ bezeichnet 
Saatgut mit Ausnahme von Vorstufen-, 
Basis- oder zertifiziertem Saatgut, das 
nicht zur weiteren Vermehrung bestimmt 
ist und die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang III Teil A erfüllt; 

17. „Standardsaatgut“ bezeichnet 
Saatgut mit Ausnahme von Vorstufen-, 
Basis- oder zertifiziertem Saatgut, das 
nicht zur weiteren Vermehrung bestimmt 
ist und die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang III Teile A und D erfüllt; 

 

Abänderung  50 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

18. „Vorstufenmaterial“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut, das einer Generation 
angehört, die der Erzeugung des 
Basismaterials vorausging, das zur 
Erzeugung und Zertifizierung von 
Basismaterial oder zertifiziertem Material 
bestimmt ist und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teil B erfüllt; 

18. „Vorstufenmaterial“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut, das einer Generation 
angehört, die der Erzeugung des 
Basismaterials vorausging, das zur 
Erzeugung und Zertifizierung von 
Basismaterial oder zertifiziertem Material 
bestimmt ist und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teile B, C und E erfüllt; 

 

Abänderung  51 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

19. „Basismaterial“ bezeichnet PVM 
außer Saatgut, das aus Vorstufenmaterial 
oder vorausgegangenen Generationen von 
Basismaterial erzeugt wurde, das zur 
Erzeugung und Zertifizierung weiterer 
Generationen von Basismaterial oder 
zertifiziertem Material bestimmt ist und in 
Bezug auf das durch amtliche 

19. „Basismaterial“ bezeichnet PVM 
außer Saatgut, das aus Vorstufenmaterial 
oder vorausgegangenen Generationen von 
Basismaterial erzeugt wurde, das zur 
Erzeugung und Zertifizierung weiterer 
Generationen von Basismaterial oder 
zertifiziertem Material bestimmt ist und in 
Bezug auf das durch amtliche 
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Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teil B erfüllt; 

Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teile B, C und E erfüllt; 

 

Abänderung  52 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

20. „zertifiziertes Material“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut, das aus 
Vorstufenmaterial, Basismaterial oder 
vorausgegangenen Generationen 
zertifizierten Materials erzeugt wurde und 
in Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teil B erfüllt; 

20. „zertifiziertes Material“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut, das aus 
Vorstufenmaterial, Basismaterial oder 
vorausgegangenen Generationen 
zertifizierten Materials erzeugt wurde und 
in Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teile B, C und E erfüllt; 

 

Abänderung  53 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

21. „Standardmaterial“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut und außer Vorstufen-, 
Basis- oder zertifiziertem Material, das 
nicht zur weiteren Vermehrung bestimmt 
ist und die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang III Teil B erfüllt; 

21. „Standardmaterial“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut und außer Vorstufen-, 
Basis- oder zertifiziertem Material, das 
nicht zur weiteren Vermehrung bestimmt 
ist und die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang III Teile B, C und E erfüllt; 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

28. „Endnutzer“ bezeichnet jede 
Person, die PVM zu Zwecken erwirbt, 

28. „Endnutzer“ bezeichnet jede 
Person, die PVM zu Zwecken erwirbt, 
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weitergibt und nutzt, die außerhalb ihrer 
beruflichen Tätigkeit liegen; 

weitergibt und nutzt, die außerhalb ihrer 
primären beruflichen Tätigkeit liegen; 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 29 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) unter bestimmten lokalen 
Bedingungen in der Union traditionell 
angebaut oder lokal neu gezüchtet wurde 
und an diese Bedingungen angepasst ist 
und 

a) entweder eine traditionell 
angebaute Landsorte oder eine neu 
gezüchtete Sorte (moderne Landsorte) ist, 
die aus einer Selektion im eigenen Betrieb 
hervorgegangen ist oder im Rahmen der 
nachhaltigen Nutzung 
pflanzengenetischer Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft zur 
Anpassung an die örtlichen Bedingungen 
gezüchtet wurde; 

 

Abänderung  56 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 29 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) keine F1-Hybridsorte ist; 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 29 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) durch ein hohes Maß an 
genetischer und phänotypischer Vielfalt 
der einzelnen Vermehrungseinheiten 
gekennzeichnet ist; 

b) durch ein zufriedenstellendes Maß 
an genetischer und phänotypischer Vielfalt 
der einzelnen Vermehrungseinheiten 
gekennzeichnet ist; 

 

Abänderung  58 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 29 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) insgesamt oder in Bezug auf ihre 
genetischen Bestandteile keinen Rechten 
des geistigen Eigentums unterliegt, die 
die Nutzung zum Zwecke der Erhaltung, 
Forschung, Züchtung oder Bildung 
einschränken, einschließlich in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb, in dem ein 
Landwirt das im Betrieb angebaute PVM 
von dieser Sorte für diese Zwecke 
verwendet;  

 

Abänderung  59 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 30 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) ihr Auftreten hat nicht 
hinnehmbare nachteilige Auswirkungen 
auf die Qualität des PVM und nicht 
hinnehmbare wirtschaftliche 
Auswirkungen in Bezug auf die 
Verwendung dieses PVM in der Union; 

c) ihr Auftreten hat nicht 
hinnehmbare Auswirkungen auf die 
Qualität des PVM und nicht hinnehmbare 
wirtschaftliche Auswirkungen in Bezug auf 
die Verwendung dieses PVM in der Union; 

 

Abänderung  60 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

31. „praktisch frei von Schädlingen“ 
bedeutet völlig frei von Schädlingen oder 
bezeichnet eine Situation, in der das 
Auftreten von Qualitätsschädlingen auf 
dem betreffenden PVM so gering ist, dass 
diese Schädlinge die Qualität dieses PVM 
nicht beeinträchtigen; 

31. „praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen“ bezeichnet eine 
Situation, in der das Auftreten von 
Qualitätsschädlingen auf dem 
betreffenden PVM so gering ist, dass diese 
Schädlinge die Qualität dieses PVM nicht 
übermäßig beeinträchtigen; 
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Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

32. „Saatkartoffeln“ bezeichnet 
Knollen von Solanum tuberosum L., die zur 
Vermehrung anderer Kartoffeln 
verwendet werden; 

32. „Saatkartoffeln“ bezeichnet 
Knollen von Solanum tuberosum L., die zur 
Vermehrung von Kartoffeln verwendet 
werden; 

 
 

Abänderung  354 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35a. „dynamische Erhaltung“ 
bezeichnet die Erhaltung der genetischen 
Vielfalt innerhalb von 
Kulturpflanzenarten und zwischen 
unterschiedlichen Kulturpflanzenarten 
und umfasst sowohl In-situ-Erhaltung als 
auch Ex-situ-Erhaltung mit dem Ziel der 
nachhaltigen Nutzung 
pflanzengenetischer Ressourcen und der 
biologischen Vielfalt in der 
Landwirtschaft auf eine Art und Weise 
und in einer Menge, die nicht zu einem 
langfristigen Rückgang der biologischen 
Vielfalt führt, wodurch die Fähigkeit 
erhalten bleibt, den Bedürfnissen und 
Bestrebungen jetziger und künftiger 
Generationen gerecht zu werden; 

 

Abänderung  63 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35b. „NGT-Pflanze“ bezeichnet eine mit 
bestimmten neuen genomischen 
Techniken gewonnene Pflanze im Sinne 
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von Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) …/… [ABl.: Bitte Verweis auf die 
Verordnung über mit bestimmten neuen 
genomischen Techniken gewonnene 
Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen 
Lebens- und Futtermittel einfügen] des 
Europäischen Parlaments und des Rates; 

 

Abänderung  64 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35c. „Handelssaatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das für Mischungen im Sinne des 
Artikels 21 erzeugt und in Verkehr 
gebracht wird, das als zu einer Art, nicht 
aber zu einer Sorte gehörend identifiziert 
werden kann und bei dem durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, 
dass es die Voraussetzungen dieser 
Verordnung für zertifiziertes Saatgut mit 
Ausnahme der Anforderung des Artikels 5 
erfüllt; 

 
 

Abänderung  355 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35d. „Kleinverpackungen“ bezeichnet 
Verpackungen mit höchstens 

 a) 10 kg Saatgut oder Material für 
Getreide, 

 b) 5 kg Saatgut oder Material für 
Futterpflanzen, Rüben, Öl- und 
Faserpflanzen, 

 c) 10 kg Saatgut oder Material für 
Saatkartoffeln, 
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 d) 500 g Saatgut oder Material für 
Hülsenfrüchte, 

 e) 100 g Saatgut oder Material für 
Zwiebeln, Kerbel, Spargel, Mangold, Rote 
Rüben, Mai- und Herbstrüben, 
Wassermelone, Riesenkürbis, 
Gartenspeisekürbis, Möhren, Radieschen, 
Rettich, Schwarzwurzeln, Spinat und 
Feldsalat; 

 f) 20 g Saatgut oder Material für andere 
Gemüsearten, 

 g) 10 Stecklingen für Obst- und 
Weinreben. 

 
 

Abänderung  66 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) als Saatgut, das gemäß Artikel 30 
zwischen Landwirten in natura 
ausgetauscht wird, 

e) als PVM, das gemäß Artikel 30 
zwischen Landwirten ausgetauscht wird, 

 

Abänderung  67 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) als Zuchtsaatgut gemäß 
Artikel 31, 

entfällt 

 

Abänderung  68 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) als Saatgut, das gemäß Artikel 30 
zwischen Landwirten in natura 

d) als PVM, das gemäß Artikel 30 
zwischen Landwirten ausgetauscht wird, 
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ausgetauscht wird, 

 

Abänderung  69 
 
  
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Zuchtsaatgut gemäß Artikel 31. entfällt 

 Abänderung  70 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang II Teil A, wobei die Erfüllung dieser 
Anforderungen durch das in Artikel 15 
Absatz 1 genannte amtliche Etikett 
bescheinigt wird. 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang II Teile A und D, wobei die 
Erfüllung dieser Anforderungen durch das 
in Artikel 15 Absatz 1 genannte amtliche 
Etikett bescheinigt wird. 

 

Abänderung  71 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang II Teil B, wobei die Erfüllung dieser 
Anforderungen durch das in Artikel 15 
Absatz 1 genannte amtliche Etikett 
bescheinigt wird. 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang II Teile B und E, wobei die 
Erfüllung dieser Anforderungen durch das 
in Artikel 15 Absatz 1 genannte amtliche 
Etikett bescheinigt wird. 

 

Abänderung  72 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Kommission wird die Befugnis (3) Der Kommission wird die Befugnis 
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übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang II zu 
erlassen. Diese Änderungen erfolgen zur 
Anpassung an die Entwicklungen der 
internationalen technischen und 
wirtschaftlichen Normen und können die 
Anforderungen für Folgendes betreffen: 

übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang II zu 
erlassen. Diese Änderungen erfolgen zur 
Anpassung an die Entwicklungen der 
internationalen technischen und 
wirtschaftlichen Normen und betreffen 
lediglich die Anforderungen für Folgendes: 

 

Abänderung  73 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Vorstufen-, Basis- und zertifiziertes 
Material von Klonen, selektierten Klonen, 
multiklonalen Mischungen und 
polyklonalem PVM, 

g) Erzeugung und Inverkehrbringen 
von Vorstufen-, Basis- und zertifiziertem 
Material von selektierten Klonen, 

 

Abänderung  74 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, in 
denen die in Anhang II Teil A und Teil B 
genannten Anforderungen an die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen für 
bestimmte Gattungen, Arten oder 
Kategorien von PVM und gegebenenfalls 
für bestimmte Stufen, Klassen, 
Generationen oder andere Unterteilungen 
der betreffenden Kategorie festgelegt 
werden. Solche Anforderungen betreffen 
eines oder mehrere der folgenden 
Elemente: 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, in 
denen die in Anhang II genannten 
Anforderungen an die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen für bestimmte 
Gattungen, Arten oder Kategorien von 
PVM und gegebenenfalls für bestimmte 
Stufen, Klassen, Generationen oder andere 
Unterteilungen der betreffenden 
Kategorie festgelegt werden. Solche 
Anforderungen betreffen eines oder 
mehrere der folgenden Elemente: 

 

Abänderung  75 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Keimfähigkeit, die Reinheit und 
den Gehalt an anderen PVM, die 
Feuchtigkeit, die Wuchskraft, das 
Vorhandensein von Erde oder 
Fremdstoffen, 

f) die Keimfähigkeit, die Reinheit und 
den Gehalt an anderen PVM, die 
Feuchtigkeit, das Vorhandensein von Erde 
oder Fremdstoffen, 

 

Abänderung  76 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren zwecks Anpassung an die 
Entwicklungen der einschlägigen 
internationalen technischen und 
wissenschaftlichen Normen erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren zwecks Anpassung an die 
Entwicklungen der einschlägigen 
internationalen technischen und 
wissenschaftlichen Normen und unter 
Berücksichtigung der möglichen 
Auswirkungen auf die Erzeugung und 
Verfügbarkeit von PVM und auf 
Kleinunternehmer erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte müssen mit 
Blick auf die Kategorie des PVM 
verhältnismäßig sein. 

 

Abänderung  77 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang III Teil A, wobei die Erfüllung 
dieser Anforderungen durch das in 
Artikel 16 genannte Etikett des 
Unternehmers bescheinigt wird. 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang III Teile A und D, wobei die 
Erfüllung dieser Anforderungen durch das 
in Artikel 16 genannte Etikett des 
Unternehmers bescheinigt wird. 

 

Abänderung  78 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang III Teil B, wobei die Erfüllung 
dieser Anforderungen durch das in 
Artikel 16 genannte Etikett des 
Unternehmers bescheinigt wird. 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang III Teile B und E, wobei die 
Erfüllung dieser Anforderungen durch das 
in Artikel 16 genannte Etikett des 
Unternehmers bescheinigt wird. 

 

Abänderung  79 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Unternehmer legen der 
zuständigen Behörde einmal jährlich eine 
Erklärung über die von ihnen erzeugten 
Mengen an Standardsaatgut und -
material je Art vor. 

entfällt 

 

Abänderung  80 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die Anforderungen an Klone, 
selektierte Klone, multiklonale 
Mischungen und polyklonales PVM aus 
Standardmaterial, 

g) die Anforderungen an die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
polyklonalem PVM aus Standardmaterial, 

 

Abänderung  81 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Vor dem Erlass der in Absatz 4 
genannten delegierten Rechtsakte in 
Bezug auf die Anforderungen gemäß den 
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Buchstaben a bis i bewertet die 
Kommission die Umsetzung dieser 
Anforderungen unter Berücksichtigung 
der möglichen Auswirkungen auf die 
Erzeugung und Verfügbarkeit von PVM 
und auf Kleinunternehmer. Diese 
delegierten Rechtsakte müssen mit Blick 
auf die Kategorie des PVM 
verhältnismäßig sein. 

 

Abänderung  82 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Anforderungen an die Erzeugung und 
das Inverkehrbringen gemäß Anhang III 
Teil A und Teil B für bestimmte Gattungen 
oder Arten von Standardsaatgut oder -
material erlassen. Solche Anforderungen 
betreffen eines oder mehrere der 
folgenden Elemente: 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Anforderungen an die Erzeugung und 
das Inverkehrbringen gemäß Anhang III für 
bestimmte Gattungen oder Arten von 
Standardsaatgut oder -material erlassen. 
Solche Anforderungen betreffen eines 
oder mehrere der folgenden Elemente: 

 

Abänderung  83 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) die Keimfähigkeit, die Reinheit und 
den Gehalt an anderen PVM, die 
Feuchtigkeit, die Wuchskraft, das 
Vorhandensein von Erde oder 
Fremdstoffen, 

f) die Keimfähigkeit, die Reinheit und 
den Gehalt an anderen PVM, die 
Feuchtigkeit, das Vorhandensein von Erde 
oder Fremdstoffen, 

 

Abänderung  84 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die Anwendung von 
molekularbiologischen oder anderen 
technischen Methoden sowie deren 
Zulassung und Anwendung und die 
Auflistung der genehmigten Methoden in 
der Union, 

g) die Anwendung von international 
anerkannten molekularbiologischen oder 
anderen technischen Methoden sowie 
deren Zulassung und Anwendung und die 
Auflistung der genehmigten Methoden in 
der Union, 

 

Abänderung  85 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren zwecks Anpassung an die 
Entwicklungen der einschlägigen 
internationalen technischen und 
wissenschaftlichen Normen erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren zwecks Anpassung an die 
Entwicklungen der einschlägigen 
internationalen technischen und 
wissenschaftlichen Normen und unter 
Berücksichtigung der möglichen 
Auswirkungen auf die Erzeugung und 
Verfügbarkeit von PVM und auf 
Kleinunternehmer erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte müssen mit 
Blick auf die Kategorie des PVM 
verhältnismäßig sein. 

 

Abänderung  86 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erzeugung, Inverkehrbringen und 
Registrierung von Klonen, selektierten 
Klonen, multiklonalen Mischungen und 
polyklonalem PVM 

Anforderungen an die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von selektierten Klonen 
und polyklonalem PVM 

 

Abänderung  87 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Zusätzlich zu den in den Artikeln 4 
bis 43 genannten Anforderungen wird 
Vorstufen-, Basis-, zertifiziertes und 
Standardmaterial von Klonen, 
selektierten Klonen, multiklonalen 
Mischungen und polyklonalem PVM in 
Übereinstimmung mit den Absätzen 2 und 
3 und den Anforderungen in Anhang II 
Teil C bzw. Anhang III Teil C erzeugt und in 
Verkehr gebracht. 

(1) Vorstufen-, Basis- und zertifiziertes 
Material von selektierten Klonen und 
Standardmaterial von polyklonalem PVM 
werden in Übereinstimmung mit den 
Absätzen 2 und 3 und den Anforderungen 
in Anhang II Teil C bzw. Anhang III Teil C 
erzeugt und in Verkehr gebracht. 

 

Abänderung  88 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Klone, selektierte Klone, multiklonale 
Mischungen und polyklonales PVM dürfen 
nur erzeugt und in Verkehr gebracht 
werden, wenn sie von einer zuständigen 
Behörde in mindestens einem von einem 
Mitgliedstaat eingerichteten amtlichen 
Register für Klone eingetragen sind. 

Selektierte Klone und polyklonales PVM 
dürfen nur erzeugt und in Verkehr 
gebracht werden, wenn sie von einer 
zuständigen Behörde in mindestens einem 
von einem Mitgliedstaat eingerichteten 
amtlichen Register für selektierte Klone 
und polyklonales PVM eingetragen sind. 

 

Abänderung  89 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieses Register enthält alle Elemente, auf 
die im Antrag auf Eintragung eines Klons, 
eines selektierten Klons, einer 
multiklonalen Mischung und eines 
polyklonalen PVM Bezug genommen wird, 
wie in Anhang II Teil B, Teil C Nummer 2 
dargelegt. 

Dieses Register enthält alle Elemente, auf 
die im Antrag auf Eintragung eines 
selektierten Klons und eines polyklonalen 
PVM Bezug genommen wird, wie in 
Artikel 53a dargelegt. 
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Abänderung  90 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Klone, selektierte Klone, 
multiklonale Mischungen und 
polyklonales PVM werden zwecks 
Bewahrung ihrer Identität erhalten. Die für 
die Erhaltung der Klone, der selektierten 
Klone, der multiklonalen Mischungen und 
des polyklonalen PVM verantwortlichen 
Personen ergreifen alle Maßnahmen, 
durch die sichergestellt wird, dass sie 
anhand der geführten Aufzeichnungen 
durch die zuständigen Behörden oder jede 
andere Person überprüft werden können. 

(3) Selektierte Klone und polyklonales 
PVM werden zwecks Bewahrung ihrer 
Identität erhalten. Die für die Erhaltung 
der selektierten Klone und des 
polyklonalen PVM verantwortlichen 
Personen ergreifen alle Maßnahmen, 
durch die sichergestellt wird, dass sie 
anhand der geführten Aufzeichnungen 
durch die zuständigen Behörden oder jede 
andere Person überprüft werden können. 

 

Abänderung  91 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Polyklonales PVM, das in dem in 
Absatz 2 dieses Artikels genannten 
Register eingetragen ist, darf nur erzeugt 
und in Verkehr gebracht werden, wenn es 
alle Anforderungen an Standardmaterial 
gemäß Anhang III Teil C erfüllt. Im 
Einklang mit Artikel 17 wird dem 
polyklonalen PVM ein Etikett eines 
Unternehmers mit der Angabe 
„Polyklonales Material“ beigefügt. 

 

Abänderung  92 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein Unternehmer kann auf Antrag von der 
zuständigen Behörde eine Zulassung zur 

Ein Unternehmer kann auf Antrag von der 
zuständigen Behörde eine Zulassung zur 
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Durchführung aller oder bestimmter für 
die Zertifizierung von PVM erforderlichen 
Tätigkeiten unter amtlicher Aufsicht der 
zuständigen Behörde für Vorstufen-, Basis- 
und zertifiziertes Material oder Saatgut 
und zur Ausstellung eines amtlichen 
Etiketts dafür erhalten. 

Durchführung aller oder bestimmter für 
die Zertifizierung von PVM erforderlichen 
Tätigkeiten unter amtlicher Aufsicht der 
zuständigen Behörde für Vorstufen-, Basis- 
und zertifiziertes Material oder Saatgut 
und zum Ausdrucken eines amtlichen 
Etiketts dafür erhalten. 

 

Abänderung  93 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Er beschäftigt Personal, das für die 
Durchführung der in Anhang II genannten 
Probenahmen qualifiziert ist, oder schließt 
Verträge mit Unternehmen, die 
qualifiziertes Personal für diese 
Tätigkeiten beschäftigen. 

c) Er beschäftigt Personal, das für die 
Durchführung der in Anhang II genannten 
Probenahmen qualifiziert ist, oder schließt 
Verträge mit Unternehmen oder 
Unternehmerverbänden, die qualifiziertes 
Personal für diese Tätigkeiten 
beschäftigen. 

 

Abänderung  94 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Er beschäftigt Fachpersonal und 
verfügt über die Ausrüstung für die 
Durchführung der in Anhang II genannten 
Untersuchungen oder nimmt Laboratorien 
in Anspruch, die für diese Tätigkeiten 
qualifiziertes Personal beschäftigen. 

d) Er beschäftigt Fachpersonal und 
verfügt über die Ausrüstung für die 
Durchführung der in Anhang II genannten 
Untersuchungen oder nimmt PVM-
Prüflaboratorien in Anspruch, die für diese 
Tätigkeiten qualifiziertes Personal 
beschäftigen. 

 

Abänderung  95 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung von Absatz 1 in 
Bezug auf eines oder mehrere der 
folgenden Elemente zu erlassen: 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung von Absatz 1 zu 
erlassen, die Folgendes betreffen: 

 

Abänderung  96 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) das Verfahren für den Antrag des 
Unternehmers, 

entfällt 

 

Abänderung  97 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) spezifische Maßnahmen, die von 
der zuständigen Behörde zu ergreifen sind, 
um die Einhaltung von Absatz 1 
Buchstaben a bis g zu bestätigen. 

spezifische Maßnahmen, die von der 
zuständigen Behörde zu ergreifen sind, um 
die Einhaltung von Absatz 1 Buchstaben a 
bis g zu bestätigen. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke der Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht führen die zuständigen 
Behörden mindestens einmal pro Jahr 
Audits durch, um sicherzustellen, dass der 
Unternehmer die Anforderungen gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 erfüllt. 

Für die Zwecke der Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht führen die zuständigen 
Behörden regelmäßige Audits durch, 
mindestens einmal alle 18 Monate, um 
sicherzustellen, dass der Unternehmer die 
Anforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 1 
erfüllt. 
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Abänderung  99 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die 
Anforderungen für die in den Absätzen 1 
und 2 genannten Audits, Schulungen, 
Prüfungen, Inspektionen, Probenahmen 
und Untersuchungen in Bezug auf 
bestimmte Gattungen oder Arten 
festlegen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, im Einklang mit Artikel 75 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der 
vorliegenden Verordnung zu erlassen, in 
denen die Anforderungen für die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Audits, 
Schulungen, Prüfungen, Inspektionen, 
Probenahmen und Untersuchungen in 
Bezug auf bestimmte Gattungen oder 
Arten festgelegt werden. 

 

Abänderung  100 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In solchen Durchführungsrechtsakten 
können eines oder mehrere der folgenden 
Elemente festgelegt werden: 

In solchen delegierten Rechtsakten 
können eines oder mehrere der folgenden 
Elemente festgelegt werden: 

 

Abänderung  101 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Nutzung bestimmter 
Akkreditierungssysteme durch den 
Unternehmer und die Möglichkeit für die 
zuständigen Behörden, die in diesem 
Artikel genannten Inspektionen, 
Probenahmen und Untersuchungen sowie 
die Überwachungstätigkeiten aufgrund der 
Nutzung dieser Systeme einzuschränken. 

c) die Nutzung bestimmter 
Akkreditierungssysteme durch den 
Unternehmer und die Möglichkeit für die 
zuständigen Behörden, die in diesem 
Artikel genannten Inspektionen, 
Probenahmen und Untersuchungen sowie 
die Überwachungstätigkeiten aufgrund der 
Nutzung dieser Systeme im Sinne des 
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Absatzes 2 einzuschränken. 

 

Abänderung  102 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  103 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) PVM ist in Partien in Verkehr zu 
bringen. Der Gehalt an Sorten und Arten 
jeder Partie muss hinreichend homogen 
sein, um sich von anderen Partien von 
PVM zu unterscheiden und für die Nutzer 
erkennbar zu sein. 

(1) PVM ist in Partien in Verkehr zu 
bringen. Der Gehalt an Sorten und Arten 
jeder Partie muss homogen gemischt sein, 
um sich von anderen Partien von PVM zu 
unterscheiden und für die Nutzer 
erkennbar zu sein. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Während der Verarbeitung, Verpackung, 
Lagerung oder Lieferung dürfen Partien 
von PVM nur dann zu einer neuen Partie 
zusammengefasst werden, wenn sie 
derselben Sorte und demselben Erntejahr 
angehören. 

Während der Verarbeitung, Verpackung, 
Lagerung oder Lieferung dürfen Partien 
von PVM nur dann zu einer neuen Partie 
zusammengefasst werden, wenn sie 
derselben Sorte angehören. 

 

Abänderung  105 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) PVM wird in verschlossenen 
Verpackungen, Bündeln oder Behältern 
mit einer Versiegelung und einer 
Kennzeichnung in Verkehr gebracht. 
Handelt es sich um anderes PVM als 
Saatgut, kann es auch in Form von 
einzelnen Pflanzen in Verkehr gebracht 
werden. 

(1) PVM wird in verschlossenen 
Verpackungen, Bündeln oder Behältern 
mit einer Versiegelung und einer 
Kennzeichnung in Verkehr gebracht. 
Handelt es sich um anderes PVM als 
Saatgut und Saatkartoffeln, kann es auch 
in Form von einzelnen Pflanzen in Verkehr 
gebracht werden. 

 

Abänderung  106 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Partien von Vorstufen-, Basis- oder 
zertifiziertem PVM dürfen nur unter 
amtlicher Kontrolle oder unter amtlicher 
Aufsicht der zuständigen Behörde 
umverpackt, neu gekennzeichnet und neu 
versiegelt werden. 

(4) Partien von Vorstufen-, Basis- oder 
zertifiziertem PVM dürfen nur durch die 
zuständige Behörde oder durch den 
Unternehmer unter amtlicher Aufsicht der 
zuständigen Behörde umverpackt, neu 
gekennzeichnet und neu versiegelt 
werden. 

 

Abänderung  107 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von Absatz 1 kann Saatgut 
von einem Unternehmer lose direkt an 
einen Landwirt abgegeben werden. 

Abweichend von Absatz 1 können Saatgut 
und Saatkartoffeln von einem 
Unternehmer lose direkt an einen 
Landwirt abgegeben werden. 

 

Abänderung  108 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieser Unternehmer muss von der 
zuständigen Behörde zu diesem Zweck 
zugelassen sein. Er informiert die 
zuständige Behörde im Voraus über diese 
Tätigkeit und über die Partie, aus der das 
Saatgut stammt. 

Dieser Unternehmer muss von der 
zuständigen Behörde zu diesem Zweck 
zugelassen sein. Er informiert die 
zuständige Behörde im Voraus über diese 
Tätigkeit und über die Partie, aus der das 
Saatgut und die Saatkartoffeln stammen. 

 

Abänderung  109 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wird das Saatgut direkt in die Maschinen 
oder den Anhänger des Landwirts geladen, 
stellen der Unternehmer und der 
betreffende Landwirt die 
Rückverfolgbarkeit dieses Saatguts sicher, 
indem sie Dokumente ausstellen und 
aufbewahren, aus denen die Art und 
Sorte, die Menge, der Zeitpunkt der 
Weitergabe und die Identifizierung der 
Partie hervorgehen. 

Werden Saatgut und Saatkartoffeln direkt 
in die Maschinen oder den Anhänger des 
Landwirts geladen, stellen der 
Unternehmer und der betreffende 
Landwirt die Rückverfolgbarkeit dieses 
Saatguts und dieser Saatkartoffeln sicher, 
indem sie Dokumente ausstellen und 
aufbewahren, aus denen die Art und 
Sorte, die Menge, der Zeitpunkt der 
Weitergabe und die Identifizierung der 
Partie hervorgehen. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Die zuständige Behörde oder der 
Unternehmer führen Aufzeichnungen 
über Folgendes: 

 a) Genehmigung, Kauf, Verladung 
und Transport des PVM sowie 

 b) Qualität, Identifizierung und 
Rückverfolgbarkeit des PVM. 
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Abänderung  111 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten besondere 
Anforderungen an die Versiegelung, den 
Verschluss, die Größe und die Form von 
Verpackungen, Bündeln und Behältern 
bestimmter Arten von PVM erlassen und 
die Bedingungen für das Inverkehrbringen 
von losem Saatgut festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

(6) Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten besondere 
Anforderungen an die Versiegelung, den 
Verschluss, die Größe und die Form von 
Verpackungen, Bündeln und Behältern 
bestimmter Arten von PVM erlassen und 
die Bedingungen für das Inverkehrbringen 
von losem Saatgut und losen 
Saatkartoffeln festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

Abänderung  38 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. „Unternehmer“ bezeichnet jede 
natürliche oder juristische Person, die in 
der Union berufsmäßig an einer oder 
mehreren der folgenden Tätigkeiten in 
Bezug auf PVM beteiligt ist: 

2. „Unternehmer“ bezeichnet jede 
natürliche oder juristische Person, die in 
der Union berufsmäßig an einer oder 
mehreren der folgenden Tätigkeiten in 
Bezug auf die gewerbliche Verwertung 
von PVM beteiligt ist: 

 

Abänderung  39 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Sortenerhaltung, c) Sortenerhaltung oder -
vermehrung, 
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Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. „Inverkehrbringen“ bzw. „Abgabe“ 
bezeichnet die folgenden Handlungen 
eines Unternehmers: Verkauf, 
Bereithaltung, unentgeltliche Weitergabe, 
Anbieten zum Verkauf oder jede andere 
Art der Weitergabe oder den Vertrieb in 
der Union bzw. die Einfuhr in die Union; 

3. „Inverkehrbringen“ bzw. „Abgabe“ 
bezeichnet die folgenden gewerblichen 
Handlungen eines Unternehmers: Verkauf, 
Bereithaltung, Anbieten zum Verkauf, 
einschließlich des Online-Verkaufs, oder 
jede andere Art der Weitergabe oder den 
Vertrieb in der Union bzw. die Einfuhr in 
die Union, die auf die gewerbliche 
Verwertung des PVM ausgerichtet sind; 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. „Klon“ bezeichnet einen einzelnen 
Pflanzennachkommen, der durch 
vegetative Vermehrung von einer anderen 
Einzelpflanze gewonnen wird und in 
genetischer Hinsicht mit dieser identisch 
bleibt; 

5. „Klon“ bezeichnet 

 a) einen einzelnen 
Pflanzennachkommen, der durch 
vegetative Vermehrung von einer anderen 
Einzelpflanze gewonnen wird und in 
genetischer Hinsicht mit dieser identisch 
bleibt, oder 

 b) die genetisch einheitliche 
vegetative Nachkommenschaft einer 
Einzelpflanze; 

 
 

Abänderung  42 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. „selektierter Klon“ bezeichnet 
einen Klon, der aufgrund einiger 
besonderer intravarietal phänotypischer 
Merkmale und seines 
Pflanzengesundheitsstatus selektiert und 
ausgewählt wurde, weil sie dem 
selektierten Klon bessere 
Leistungseigenschaften verleihen, der der 
Beschreibung der Sorte entspricht, der er 
angehört, und der im Falle selektierter 
Klone, die nicht einer Sorte angehören, 
der Beschreibung der Art entspricht, der 
er angehört; 

6. „selektierter Klon“ bezeichnet 
einen Klon, der aufgrund einiger 
besonderer intravarietal phänotypischer 
Merkmale und seines 
Pflanzengesundheitsstatus selektiert und 
ausgewählt wurde, weil sie dem 
selektierten Klon bessere 
Leistungseigenschaften verleihen, und der 
der Beschreibung der Rebsorten und der 
Obstbaumarten entspricht, bei denen eine 
solche intravarietale Variabilität 
aufgetreten ist und denen der selektierte 
Klon angehört; 

 

Abänderung  43 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. „polyklonales 
Pflanzenvermehrungsmaterial“ bezeichnet 
eine Gruppe mehrerer unterschiedlicher 
einzelner Pflanzennachkommen, die von 
verschiedenen Genotypen stammen und 
von denen jeder einzelne jeweils der 
Beschreibung der Sorte entspricht, der er 
angehört; 

7. „polyklonales 
Pflanzenvermehrungsmaterial“ bezeichnet 
Vermehrungsmaterial, das durch eine 
Selektion aus einer Gruppe mit 
mindestens sieben Genotypen mithilfe der 
Prognose der genetischen Überlegenheit 
gewonnen wurde, durch quantitative 
genetische Instrumente erzeugt wurde 
und aus demselben experimentellen Satz 
einer bestimmten alten Sorte besteht, 
wobei der Großteil ihrer intravarietalen 
Vielfalt enthalten ist; 

 

Abänderung  44 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. „multiklonale Mischung“ 
bezeichnet eine Mischung selektierter 

entfällt 

www.parlament.gv.at



 

 1291 

Klone, die alle derselben Sorte oder Art 
angehören, wobei jeder einzelne von 
ihnen durch eine unabhängige Selektion 
gewonnen wurde; 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

12. „Sortenerhaltung“ bezeichnet die 
Maßnahmen zur Kontrolle der 
Sortenreinheit und -identität, die getroffen 
werden, damit eine Sorte während der 
anschließenden Vermehrungszyklen 
weiter ihrer Beschreibung entspricht; 

12. „Sortenerhaltung“ bezeichnet die 
Maßnahmen zur Kontrolle der 
Sortenreinheit und -identität, die getroffen 
werden, damit die Merkmale einer Sorte 
während der anschließenden 
Vermehrungszyklen weiter ihrer 
Beschreibung entsprechen; 

 

Abänderung  46 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

14. „Vorstufensaatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das einer Generation angehört, 
die der Erzeugung des Basissaatguts 
vorausging, das zur Erzeugung und 
Zertifizierung von Basissaatgut oder 
zertifiziertem Saatgut bestimmt ist und in 
Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teil A erfüllt; 

14. „Vorstufensaatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das einer Generation angehört, 
die der Erzeugung des Basissaatguts 
vorausging, das zur Erzeugung und 
Zertifizierung von Basissaatgut oder 
zertifiziertem Saatgut bestimmt ist und in 
Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teile A und D erfüllt; 

 

Abänderung  47 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 15 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

15. „Basissaatgut“ bezeichnet Saatgut, 
das aus Vorstufensaatgut oder 
vorausgegangenen Generationen von 
Basissaatgut erzeugt wurde, das zur 
Erzeugung weiterer Generationen von 
Basissaatgut oder zertifiziertem Saatgut 
bestimmt ist und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teil A erfüllt; 

15. „Basissaatgut“ bezeichnet Saatgut, 
das aus Vorstufensaatgut oder 
vorausgegangenen Generationen von 
Basissaatgut erzeugt wurde, das zur 
Erzeugung weiterer Generationen von 
Basissaatgut oder zertifiziertem Saatgut 
bestimmt ist und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teile A und D erfüllt; 

 

Abänderung  48 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

16. „zertifiziertes Saatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das aus Vorstufensaatgut, 
Basissaatgut oder vorausgegangenen 
Generationen zertifizierten Saatguts 
erzeugt wurde, und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teil A erfüllt; 

16. „zertifiziertes Saatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das aus Vorstufensaatgut, 
Basissaatgut oder vorausgegangenen 
Generationen zertifizierten Saatguts 
erzeugt wurde, und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teile A und D erfüllt; 

 

Abänderung  49 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17. „Standardsaatgut“ bezeichnet 
Saatgut mit Ausnahme von Vorstufen-, 
Basis- oder zertifiziertem Saatgut, das 
nicht zur weiteren Vermehrung bestimmt 
ist und die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang III Teil A erfüllt; 

17. „Standardsaatgut“ bezeichnet 
Saatgut mit Ausnahme von Vorstufen-, 
Basis- oder zertifiziertem Saatgut, das 
nicht zur weiteren Vermehrung bestimmt 
ist und die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang III Teile A und D erfüllt; 
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Abänderung  50 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

18. „Vorstufenmaterial“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut, das einer Generation 
angehört, die der Erzeugung des 
Basismaterials vorausging, das zur 
Erzeugung und Zertifizierung von 
Basismaterial oder zertifiziertem Material 
bestimmt ist und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teil B erfüllt; 

18. „Vorstufenmaterial“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut, das einer Generation 
angehört, die der Erzeugung des 
Basismaterials vorausging, das zur 
Erzeugung und Zertifizierung von 
Basismaterial oder zertifiziertem Material 
bestimmt ist und in Bezug auf das durch 
amtliche Zertifizierung oder Zertifizierung 
unter amtlicher Aufsicht festgestellt 
wurde, dass es die jeweiligen Bedingungen 
gemäß Anhang II Teile B, C und E erfüllt; 

 

Abänderung  51 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

19. „Basismaterial“ bezeichnet PVM 
außer Saatgut, das aus Vorstufenmaterial 
oder vorausgegangenen Generationen von 
Basismaterial erzeugt wurde, das zur 
Erzeugung und Zertifizierung weiterer 
Generationen von Basismaterial oder 
zertifiziertem Material bestimmt ist und in 
Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teil B erfüllt; 

19. „Basismaterial“ bezeichnet PVM 
außer Saatgut, das aus Vorstufenmaterial 
oder vorausgegangenen Generationen von 
Basismaterial erzeugt wurde, das zur 
Erzeugung und Zertifizierung weiterer 
Generationen von Basismaterial oder 
zertifiziertem Material bestimmt ist und in 
Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teile B, C und E erfüllt; 

 

Abänderung  52 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

20. „zertifiziertes Material“ bezeichnet 20. „zertifiziertes Material“ bezeichnet 
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PVM außer Saatgut, das aus 
Vorstufenmaterial, Basismaterial oder 
vorausgegangenen Generationen 
zertifizierten Materials erzeugt wurde und 
in Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teil B erfüllt; 

PVM außer Saatgut, das aus 
Vorstufenmaterial, Basismaterial oder 
vorausgegangenen Generationen 
zertifizierten Materials erzeugt wurde und 
in Bezug auf das durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, dass 
es die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang II Teile B, C und E erfüllt; 

 

Abänderung  53 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

21. „Standardmaterial“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut und außer Vorstufen-, 
Basis- oder zertifiziertem Material, das 
nicht zur weiteren Vermehrung bestimmt 
ist und die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang III Teil B erfüllt; 

21. „Standardmaterial“ bezeichnet 
PVM außer Saatgut und außer Vorstufen-, 
Basis- oder zertifiziertem Material, das 
nicht zur weiteren Vermehrung bestimmt 
ist und die jeweiligen Bedingungen gemäß 
Anhang III Teile B, C und E erfüllt; 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

28. „Endnutzer“ bezeichnet jede 
Person, die PVM zu Zwecken erwirbt, 
weitergibt und nutzt, die außerhalb ihrer 
beruflichen Tätigkeit liegen; 

28. „Endnutzer“ bezeichnet jede 
Person, die PVM zu Zwecken erwirbt, 
weitergibt und nutzt, die außerhalb ihrer 
primären beruflichen Tätigkeit liegen; 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 29 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) unter bestimmten lokalen 
Bedingungen in der Union traditionell 
angebaut oder lokal neu gezüchtet wurde 

a) entweder eine traditionell 
angebaute Landsorte oder eine neu 
gezüchtete Sorte (moderne Landsorte) ist, 
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und an diese Bedingungen angepasst ist 
und 

die aus einer Selektion im eigenen Betrieb 
hervorgegangen ist oder im Rahmen der 
nachhaltigen Nutzung 
pflanzengenetischer Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft zur 
Anpassung an die örtlichen Bedingungen 
gezüchtet wurde; 

 

Abänderung  56 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 29 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) keine F1-Hybridsorte ist; 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 29 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) durch ein hohes Maß an 
genetischer und phänotypischer Vielfalt 
der einzelnen Vermehrungseinheiten 
gekennzeichnet ist; 

b) durch ein zufriedenstellendes Maß 
an genetischer und phänotypischer Vielfalt 
der einzelnen Vermehrungseinheiten 
gekennzeichnet ist; 

 

Abänderung  58 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 29 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) insgesamt oder in Bezug auf ihre 
genetischen Bestandteile keinen Rechten 
des geistigen Eigentums unterliegt, die 
die Nutzung zum Zwecke der Erhaltung, 
Forschung, Züchtung oder Bildung 
einschränken, einschließlich in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb, in dem ein 
Landwirt das im Betrieb angebaute PVM 
von dieser Sorte für diese Zwecke 
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verwendet;  

 

Abänderung  59 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 30 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) ihr Auftreten hat nicht 
hinnehmbare nachteilige Auswirkungen 
auf die Qualität des PVM und nicht 
hinnehmbare wirtschaftliche 
Auswirkungen in Bezug auf die 
Verwendung dieses PVM in der Union; 

c) ihr Auftreten hat nicht 
hinnehmbare Auswirkungen auf die 
Qualität des PVM und nicht hinnehmbare 
wirtschaftliche Auswirkungen in Bezug auf 
die Verwendung dieses PVM in der Union; 

 

Abänderung  60 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

31. „praktisch frei von Schädlingen“ 
bedeutet völlig frei von Schädlingen oder 
bezeichnet eine Situation, in der das 
Auftreten von Qualitätsschädlingen auf 
dem betreffenden PVM so gering ist, dass 
diese Schädlinge die Qualität dieses PVM 
nicht beeinträchtigen; 

31. „praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen“ bezeichnet eine 
Situation, in der das Auftreten von 
Qualitätsschädlingen auf dem 
betreffenden PVM so gering ist, dass diese 
Schädlinge die Qualität dieses PVM nicht 
übermäßig beeinträchtigen; 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

32. „Saatkartoffeln“ bezeichnet 
Knollen von Solanum tuberosum L., die zur 
Vermehrung anderer Kartoffeln 
verwendet werden; 

32. „Saatkartoffeln“ bezeichnet 
Knollen von Solanum tuberosum L., die zur 
Vermehrung von Kartoffeln verwendet 
werden; 
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Abänderung  62 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35a. „dynamische Erhaltung“ 
bezeichnet die Erhaltung der genetischen 
Vielfalt innerhalb von 
Kulturpflanzenarten und zwischen 
unterschiedlichen Kulturpflanzenarten 
und umfasst sowohl die In-situ-Erhaltung, 
entweder in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb oder in einem Garten, und die Ex-
situ-Erhaltung außerhalb des natürlichen 
Lebensraums als auch die nachhaltige 
Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen 
und der biologischen Vielfalt in der 
Landwirtschaft auf eine Art und Weise 
und in einer Menge, die nicht zu einem 
langfristigen Rückgang der biologischen 
Vielfalt führt, wodurch die Fähigkeit 
erhalten bleibt, den Bedürfnissen und 
Bestrebungen jetziger und künftiger 
Generationen gerecht zu werden; 

 

Abänderung  63 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35b. „NGT-Pflanze“ bezeichnet eine mit 
bestimmten neuen genomischen 
Techniken gewonnene Pflanze im Sinne 
von Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) …/… [ABl.: Bitte Verweis auf die 
Verordnung über mit bestimmten neuen 
genomischen Techniken gewonnene 
Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen 
Lebens- und Futtermittel einfügen] des 
Europäischen Parlaments und des Rates; 

 

www.parlament.gv.at



 

 1298 

Abänderung  64 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35c. „Handelssaatgut“ bezeichnet 
Saatgut, das für Mischungen im Sinne des 
Artikels 21 erzeugt und in Verkehr 
gebracht wird, das als zu einer Art, nicht 
aber zu einer Sorte gehörend identifiziert 
werden kann und bei dem durch amtliche 
Zertifizierung oder Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht festgestellt wurde, 
dass es die Voraussetzungen dieser 
Verordnung für zertifiziertes Saatgut mit 
Ausnahme der Anforderung des Artikels 5 
erfüllt; 

 

Abänderung  65 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 35 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35d. „Kleinverpackungen“ bezeichnet 
Verpackungen mit höchstens 

 a) 30 kg Saatgut oder Material für 
Getreide und Saatkartoffeln, 

 b) 10 kg Saatgut oder Material für 
Futterpflanzen, Rüben, Öl- und 
Faserpflanzen, 

 c) 5 kg Saatgut oder Material für 
Hülsenfrüchte, 

 d) 500 g Saatgut oder Material für 
Zwiebeln, Kerbel, Spargel, Mangold, Rote 
Rüben, Mai- und Herbstrüben, 
Wassermelone, Riesenkürbis, 
Gartenspeisekürbis, Möhren, Radieschen, 
Rettich, Schwarzwurzeln, Spinat und 
Feldsalat, 

 e) 100 g Saatgut oder Material für 
alle anderen Gemüsearten, 
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 f) 100 Stecklingen mit je mindestens 
fünf nutzbaren Triebansätzen für Obst 
und Weinreben. 

 

Abänderung  66 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) als Saatgut, das gemäß Artikel 30 
zwischen Landwirten in natura 
ausgetauscht wird, 

e) als PVM, das gemäß Artikel 30 
zwischen Landwirten ausgetauscht wird, 

 

Abänderung  67 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) als Zuchtsaatgut gemäß 
Artikel 31, 

entfällt 

 

Abänderung  68 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) als Saatgut, das gemäß Artikel 30 
zwischen Landwirten in natura 
ausgetauscht wird, 

d) als PVM, das gemäß Artikel 30 
zwischen Landwirten ausgetauscht wird, 

 

Abänderung  69 
 
  
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe e 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Zuchtsaatgut gemäß Artikel 31. entfällt 

 Abänderung  70 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang II Teil A, wobei die Erfüllung dieser 
Anforderungen durch das in Artikel 15 
Absatz 1 genannte amtliche Etikett 
bescheinigt wird. 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang II Teile A und D, wobei die 
Erfüllung dieser Anforderungen durch das 
in Artikel 15 Absatz 1 genannte amtliche 
Etikett bescheinigt wird. 

 

Abänderung  71 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang II Teil B, wobei die Erfüllung dieser 
Anforderungen durch das in Artikel 15 
Absatz 1 genannte amtliche Etikett 
bescheinigt wird. 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang II Teile B und E, wobei die 
Erfüllung dieser Anforderungen durch das 
in Artikel 15 Absatz 1 genannte amtliche 
Etikett bescheinigt wird. 

 

Abänderung  72 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang II zu 
erlassen. Diese Änderungen erfolgen zur 
Anpassung an die Entwicklungen der 
internationalen technischen und 
wirtschaftlichen Normen und können die 
Anforderungen für Folgendes betreffen: 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang II zu 
erlassen. Diese Änderungen erfolgen zur 
Anpassung an die Entwicklungen der 
internationalen technischen und 
wirtschaftlichen Normen und betreffen 
lediglich die Anforderungen für Folgendes: 
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Abänderung  73 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Vorstufen-, Basis- und zertifiziertes 
Material von Klonen, selektierten Klonen, 
multiklonalen Mischungen und 
polyklonalem PVM, 

g) Erzeugung und Inverkehrbringen 
von Vorstufen-, Basis- und zertifiziertem 
Material von selektierten Klonen, 

 

Abänderung  74 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, in 
denen die in Anhang II Teil A und Teil B 
genannten Anforderungen an die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen für 
bestimmte Gattungen, Arten oder 
Kategorien von PVM und gegebenenfalls 
für bestimmte Stufen, Klassen, 
Generationen oder andere Unterteilungen 
der betreffenden Kategorie festgelegt 
werden. Solche Anforderungen betreffen 
eines oder mehrere der folgenden 
Elemente: 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, in 
denen die in Anhang II genannten 
Anforderungen an die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen für bestimmte 
Gattungen, Arten oder Kategorien von 
PVM und gegebenenfalls für bestimmte 
Stufen, Klassen, Generationen oder andere 
Unterteilungen der betreffenden 
Kategorie festgelegt werden. Solche 
Anforderungen betreffen eines oder 
mehrere der folgenden Elemente: 

 

Abänderung  75 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Keimfähigkeit, die Reinheit und 
den Gehalt an anderen PVM, die 
Feuchtigkeit, die Wuchskraft, das 
Vorhandensein von Erde oder 

f) die Keimfähigkeit, die Reinheit und 
den Gehalt an anderen PVM, die 
Feuchtigkeit, das Vorhandensein von Erde 
oder Fremdstoffen, 
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Fremdstoffen, 

 

Abänderung  76 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren zwecks Anpassung an die 
Entwicklungen der einschlägigen 
internationalen technischen und 
wissenschaftlichen Normen erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren zwecks Anpassung an die 
Entwicklungen der einschlägigen 
internationalen technischen und 
wissenschaftlichen Normen und unter 
Berücksichtigung der möglichen 
Auswirkungen auf die Erzeugung und 
Verfügbarkeit von PVM und auf 
Kleinunternehmer erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte müssen mit 
Blick auf die Kategorie des PVM 
verhältnismäßig sein. 

 

Abänderung  77 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang III Teil A, wobei die Erfüllung 
dieser Anforderungen durch das in 
Artikel 16 genannte Etikett des 
Unternehmers bescheinigt wird. 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang III Teile A und D, wobei die 
Erfüllung dieser Anforderungen durch das 
in Artikel 16 genannte Etikett des 
Unternehmers bescheinigt wird. 

 

Abänderung  78 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang III Teil B, wobei die Erfüllung 

ii) gemäß den Anforderungen in 
Anhang III Teile B und E, wobei die 
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dieser Anforderungen durch das in 
Artikel 16 genannte Etikett des 
Unternehmers bescheinigt wird. 

Erfüllung dieser Anforderungen durch das 
in Artikel 16 genannte Etikett des 
Unternehmers bescheinigt wird. 

 

Abänderung  79 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Unternehmer legen der 
zuständigen Behörde einmal jährlich eine 
Erklärung über die von ihnen erzeugten 
Mengen an Standardsaatgut und -
material je Art vor. 

entfällt 

 

Abänderung  80 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die Anforderungen an Klone, 
selektierte Klone, multiklonale 
Mischungen und polyklonales PVM aus 
Standardmaterial, 

g) die Anforderungen an die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
polyklonalem PVM aus Standardmaterial, 

 

Abänderung  81 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Vor dem Erlass der in Absatz 4 
genannten delegierten Rechtsakte in 
Bezug auf die Anforderungen gemäß den 
Buchstaben a bis i bewertet die 
Kommission die Umsetzung dieser 
Anforderungen unter Berücksichtigung 
der möglichen Auswirkungen auf die 
Erzeugung und Verfügbarkeit von PVM 
und auf Kleinunternehmer. Diese 
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delegierten Rechtsakte müssen mit Blick 
auf die Kategorie des PVM 
verhältnismäßig sein. 

 

Abänderung  82 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Anforderungen an die Erzeugung und 
das Inverkehrbringen gemäß Anhang III 
Teil A und Teil B für bestimmte Gattungen 
oder Arten von Standardsaatgut oder -
material erlassen. Solche Anforderungen 
betreffen eines oder mehrere der 
folgenden Elemente: 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Anforderungen an die Erzeugung und 
das Inverkehrbringen gemäß Anhang III für 
bestimmte Gattungen oder Arten von 
Standardsaatgut oder -material erlassen. 
Solche Anforderungen betreffen eines 
oder mehrere der folgenden Elemente: 

 

Abänderung  83 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) die Keimfähigkeit, die Reinheit und 
den Gehalt an anderen PVM, die 
Feuchtigkeit, die Wuchskraft, das 
Vorhandensein von Erde oder 
Fremdstoffen, 

f) die Keimfähigkeit, die Reinheit und 
den Gehalt an anderen PVM, die 
Feuchtigkeit, das Vorhandensein von Erde 
oder Fremdstoffen, 

 

Abänderung  84 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die Anwendung von 
molekularbiologischen oder anderen 
technischen Methoden sowie deren 
Zulassung und Anwendung und die 

g) die Anwendung von international 
anerkannten molekularbiologischen oder 
anderen technischen Methoden sowie 
deren Zulassung und Anwendung und die 
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Auflistung der genehmigten Methoden in 
der Union, 

Auflistung der genehmigten Methoden in 
der Union, 

 

Abänderung  85 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren zwecks Anpassung an die 
Entwicklungen der einschlägigen 
internationalen technischen und 
wissenschaftlichen Normen erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren zwecks Anpassung an die 
Entwicklungen der einschlägigen 
internationalen technischen und 
wissenschaftlichen Normen und unter 
Berücksichtigung der möglichen 
Auswirkungen auf die Erzeugung und 
Verfügbarkeit von PVM und auf 
Kleinunternehmer erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte müssen mit 
Blick auf die Kategorie des PVM 
verhältnismäßig sein. 

 

Abänderung  86 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erzeugung, Inverkehrbringen und 
Registrierung von Klonen, selektierten 
Klonen, multiklonalen Mischungen und 
polyklonalem PVM 

Anforderungen an die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von selektierten Klonen 
und polyklonalem PVM 

 

Abänderung  87 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Zusätzlich zu den in den Artikeln 4 
bis 43 genannten Anforderungen wird 

(1) Vorstufen-, Basis- und zertifiziertes 
Material von selektierten Klonen und 
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Vorstufen-, Basis-, zertifiziertes und 
Standardmaterial von Klonen, 
selektierten Klonen, multiklonalen 
Mischungen und polyklonalem PVM in 
Übereinstimmung mit den Absätzen 2 und 
3 und den Anforderungen in Anhang II 
Teil C bzw. Anhang III Teil C erzeugt und in 
Verkehr gebracht. 

Standardmaterial von polyklonalem PVM 
werden in Übereinstimmung mit den 
Absätzen 2 und 3 und den Anforderungen 
in Anhang II Teil C bzw. Anhang III Teil C 
erzeugt und in Verkehr gebracht. 

 

Abänderung  88 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Klone, selektierte Klone, multiklonale 
Mischungen und polyklonales PVM dürfen 
nur erzeugt und in Verkehr gebracht 
werden, wenn sie von einer zuständigen 
Behörde in mindestens einem von einem 
Mitgliedstaat eingerichteten amtlichen 
Register für Klone eingetragen sind. 

Selektierte Klone und polyklonales PVM 
dürfen nur erzeugt und in Verkehr 
gebracht werden, wenn sie von einer 
zuständigen Behörde in mindestens einem 
von einem Mitgliedstaat eingerichteten 
amtlichen Register für selektierte Klone 
und polyklonales PVM eingetragen sind. 

 

Abänderung  89 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieses Register enthält alle Elemente, auf 
die im Antrag auf Eintragung eines Klons, 
eines selektierten Klons, einer 
multiklonalen Mischung und eines 
polyklonalen PVM Bezug genommen wird, 
wie in Anhang II Teil B, Teil C Nummer 2 
dargelegt. 

Dieses Register enthält alle Elemente, auf 
die im Antrag auf Eintragung eines 
selektierten Klons und eines polyklonalen 
PVM Bezug genommen wird, wie in 
Artikel 53a dargelegt. 

 

Abänderung  90 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Klone, selektierte Klone, 
multiklonale Mischungen und 
polyklonales PVM werden zwecks 
Bewahrung ihrer Identität erhalten. Die für 
die Erhaltung der Klone, der selektierten 
Klone, der multiklonalen Mischungen und 
des polyklonalen PVM verantwortlichen 
Personen ergreifen alle Maßnahmen, 
durch die sichergestellt wird, dass sie 
anhand der geführten Aufzeichnungen 
durch die zuständigen Behörden oder jede 
andere Person überprüft werden können. 

(3) Selektierte Klone und polyklonales 
PVM werden zwecks Bewahrung ihrer 
Identität erhalten. Die für die Erhaltung 
der selektierten Klone und des 
polyklonalen PVM verantwortlichen 
Personen ergreifen alle Maßnahmen, 
durch die sichergestellt wird, dass sie 
anhand der geführten Aufzeichnungen 
durch die zuständigen Behörden oder jede 
andere Person überprüft werden können. 

 

Abänderung  91 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Polyklonales PVM, das in dem in 
Absatz 2 dieses Artikels genannten 
Register eingetragen ist, darf nur erzeugt 
und in Verkehr gebracht werden, wenn es 
alle Anforderungen an Standardmaterial 
gemäß Anhang III Teil C erfüllt. Im 
Einklang mit Artikel 17 wird dem 
polyklonalen PVM ein Etikett eines 
Unternehmers mit der Angabe 
„Polyklonales Material“ beigefügt. 

 

Abänderung  92 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein Unternehmer kann auf Antrag von der 
zuständigen Behörde eine Zulassung zur 
Durchführung aller oder bestimmter für 
die Zertifizierung von PVM erforderlichen 
Tätigkeiten unter amtlicher Aufsicht der 

Ein Unternehmer kann auf Antrag von der 
zuständigen Behörde eine Zulassung zur 
Durchführung aller oder bestimmter für 
die Zertifizierung von PVM erforderlichen 
Tätigkeiten unter amtlicher Aufsicht der 
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zuständigen Behörde für Vorstufen-, Basis- 
und zertifiziertes Material oder Saatgut 
und zur Ausstellung eines amtlichen 
Etiketts dafür erhalten. 

zuständigen Behörde für Vorstufen-, Basis- 
und zertifiziertes Material oder Saatgut 
und zum Ausdrucken eines amtlichen 
Etiketts dafür erhalten. 

 

Abänderung  93 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Er beschäftigt Personal, das für die 
Durchführung der in Anhang II genannten 
Probenahmen qualifiziert ist, oder schließt 
Verträge mit Unternehmen, die 
qualifiziertes Personal für diese 
Tätigkeiten beschäftigen. 

c) Er beschäftigt Personal, das für die 
Durchführung der in Anhang II genannten 
Probenahmen qualifiziert ist, oder schließt 
Verträge mit Unternehmen oder 
Unternehmerverbänden, die qualifiziertes 
Personal für diese Tätigkeiten 
beschäftigen. 

 

Abänderung  94 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Er beschäftigt Fachpersonal und 
verfügt über die Ausrüstung für die 
Durchführung der in Anhang II genannten 
Untersuchungen oder nimmt Laboratorien 
in Anspruch, die für diese Tätigkeiten 
qualifiziertes Personal beschäftigen. 

d) Er beschäftigt Fachpersonal und 
verfügt über die Ausrüstung für die 
Durchführung der in Anhang II genannten 
Untersuchungen oder nimmt PVM-
Prüflaboratorien in Anspruch, die für diese 
Tätigkeiten qualifiziertes Personal 
beschäftigen. 

 

Abänderung  95 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung von Absatz 1 in 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung von Absatz 1 zu 
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Bezug auf eines oder mehrere der 
folgenden Elemente zu erlassen: 

erlassen, die Folgendes betreffen: 

 

Abänderung  96 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) das Verfahren für den Antrag des 
Unternehmers, 

entfällt 

 

Abänderung  97 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) spezifische Maßnahmen, die von 
der zuständigen Behörde zu ergreifen sind, 
um die Einhaltung von Absatz 1 
Buchstaben a bis g zu bestätigen. 

spezifische Maßnahmen, die von der 
zuständigen Behörde zu ergreifen sind, um 
die Einhaltung von Absatz 1 Buchstaben a 
bis g zu bestätigen. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke der Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht führen die zuständigen 
Behörden mindestens einmal pro Jahr 
Audits durch, um sicherzustellen, dass der 
Unternehmer die Anforderungen gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 erfüllt. 

Für die Zwecke der Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht führen die zuständigen 
Behörden regelmäßige Audits durch, 
mindestens einmal alle 18 Monate, um 
sicherzustellen, dass der Unternehmer die 
Anforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 1 
erfüllt. 

 

Abänderung  99 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die 
Anforderungen für die in den Absätzen 1 
und 2 genannten Audits, Schulungen, 
Prüfungen, Inspektionen, Probenahmen 
und Untersuchungen in Bezug auf 
bestimmte Gattungen oder Arten 
festlegen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, im Einklang mit Artikel 75 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der 
vorliegenden Verordnung zu erlassen, in 
denen die Anforderungen für die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Audits, 
Schulungen, Prüfungen, Inspektionen, 
Probenahmen und Untersuchungen in 
Bezug auf bestimmte Gattungen oder 
Arten festgelegt werden. 

 

Abänderung  100 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In solchen Durchführungsrechtsakten 
können eines oder mehrere der folgenden 
Elemente festgelegt werden: 

In solchen delegierten Rechtsakten 
können eines oder mehrere der folgenden 
Elemente festgelegt werden: 

 

Abänderung  101 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Nutzung bestimmter 
Akkreditierungssysteme durch den 
Unternehmer und die Möglichkeit für die 
zuständigen Behörden, die in diesem 
Artikel genannten Inspektionen, 
Probenahmen und Untersuchungen sowie 
die Überwachungstätigkeiten aufgrund der 
Nutzung dieser Systeme einzuschränken. 

c) die Nutzung bestimmter 
Akkreditierungssysteme durch den 
Unternehmer und die Möglichkeit für die 
zuständigen Behörden, die in diesem 
Artikel genannten Inspektionen, 
Probenahmen und Untersuchungen sowie 
die Überwachungstätigkeiten aufgrund der 
Nutzung dieser Systeme im Sinne des 
Absatzes 2 einzuschränken. 

 

Abänderung  102 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  103 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) PVM ist in Partien in Verkehr zu 
bringen. Der Gehalt an Sorten und Arten 
jeder Partie muss hinreichend homogen 
sein, um sich von anderen Partien von 
PVM zu unterscheiden und für die Nutzer 
erkennbar zu sein. 

(1) PVM ist in Partien in Verkehr zu 
bringen. Der Gehalt an Sorten und Arten 
jeder Partie muss homogen gemischt sein, 
um sich von anderen Partien von PVM zu 
unterscheiden und für die Nutzer 
erkennbar zu sein. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Während der Verarbeitung, Verpackung, 
Lagerung oder Lieferung dürfen Partien 
von PVM nur dann zu einer neuen Partie 
zusammengefasst werden, wenn sie 
derselben Sorte und demselben Erntejahr 
angehören. 

Während der Verarbeitung, Verpackung, 
Lagerung oder Lieferung dürfen Partien 
von PVM nur dann zu einer neuen Partie 
zusammengefasst werden, wenn sie 
derselben Sorte angehören. 

 

Abänderung  105 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) PVM wird in verschlossenen 
Verpackungen, Bündeln oder Behältern 

(1) PVM wird in verschlossenen 
Verpackungen, Bündeln oder Behältern 
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mit einer Versiegelung und einer 
Kennzeichnung in Verkehr gebracht. 
Handelt es sich um anderes PVM als 
Saatgut, kann es auch in Form von 
einzelnen Pflanzen in Verkehr gebracht 
werden. 

mit einer Versiegelung und einer 
Kennzeichnung in Verkehr gebracht. 
Handelt es sich um anderes PVM als 
Saatgut und Saatkartoffeln, kann es auch 
in Form von einzelnen Pflanzen in Verkehr 
gebracht werden. 

 

Abänderung  106 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Partien von Vorstufen-, Basis- oder 
zertifiziertem PVM dürfen nur unter 
amtlicher Kontrolle oder unter amtlicher 
Aufsicht der zuständigen Behörde 
umverpackt, neu gekennzeichnet und neu 
versiegelt werden. 

(4) Partien von Vorstufen-, Basis- oder 
zertifiziertem PVM dürfen nur durch die 
zuständige Behörde oder durch den 
Unternehmer unter amtlicher Aufsicht der 
zuständigen Behörde umverpackt, neu 
gekennzeichnet und neu versiegelt 
werden. 

 

Abänderung  107 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von Absatz 1 kann Saatgut 
von einem Unternehmer lose direkt an 
einen Landwirt abgegeben werden. 

Abweichend von Absatz 1 können Saatgut 
und Saatkartoffeln von einem 
Unternehmer lose direkt an einen 
Landwirt abgegeben werden. 

 

Abänderung  108 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieser Unternehmer muss von der 
zuständigen Behörde zu diesem Zweck 
zugelassen sein. Er informiert die 
zuständige Behörde im Voraus über diese 

Dieser Unternehmer muss von der 
zuständigen Behörde zu diesem Zweck 
zugelassen sein. Er informiert die 
zuständige Behörde im Voraus über diese 
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Tätigkeit und über die Partie, aus der das 
Saatgut stammt. 

Tätigkeit und über die Partie, aus der das 
Saatgut und die Saatkartoffeln stammen. 

 

Abänderung  109 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wird das Saatgut direkt in die Maschinen 
oder den Anhänger des Landwirts geladen, 
stellen der Unternehmer und der 
betreffende Landwirt die 
Rückverfolgbarkeit dieses Saatguts sicher, 
indem sie Dokumente ausstellen und 
aufbewahren, aus denen die Art und 
Sorte, die Menge, der Zeitpunkt der 
Weitergabe und die Identifizierung der 
Partie hervorgehen. 

Werden Saatgut und Saatkartoffeln direkt 
in die Maschinen oder den Anhänger des 
Landwirts geladen, stellen der 
Unternehmer und der betreffende 
Landwirt die Rückverfolgbarkeit dieses 
Saatguts und dieser Saatkartoffeln sicher, 
indem sie Dokumente ausstellen und 
aufbewahren, aus denen die Art und 
Sorte, die Menge, der Zeitpunkt der 
Weitergabe und die Identifizierung der 
Partie hervorgehen. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Die zuständige Behörde oder der 
Unternehmer führen Aufzeichnungen 
über Folgendes: 

 a) Genehmigung, Kauf, Verladung 
und Transport des PVM sowie 

 b) Qualität, Identifizierung und 
Rückverfolgbarkeit des PVM. 

 

Abänderung  111 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission kann im Wege von (6) Die Kommission kann im Wege von 
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Durchführungsrechtsakten besondere 
Anforderungen an die Versiegelung, den 
Verschluss, die Größe und die Form von 
Verpackungen, Bündeln und Behältern 
bestimmter Arten von PVM erlassen und 
die Bedingungen für das Inverkehrbringen 
von losem Saatgut festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

Durchführungsrechtsakten besondere 
Anforderungen an die Versiegelung, den 
Verschluss, die Größe und die Form von 
Verpackungen, Bündeln und Behältern 
bestimmter Arten von PVM erlassen und 
die Bedingungen für das Inverkehrbringen 
von losem Saatgut und losen 
Saatkartoffeln festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

 

Abänderung  112 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) von der zuständigen Behörde, falls 
der Unternehmer dies beantragt, oder, 
wenn der Unternehmer nicht dafür 
zugelassen ist, die Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht durchzuführen, von der 
zuständigen Behörde gemäß Artikel 10 
oder 

a) von der zuständigen Behörde, die 
das amtliche Etikett ausgestellt hat, falls 
der Unternehmer dies beantragt, oder, 
wenn der Unternehmer nicht dafür 
zugelassen ist, die Zertifizierung unter 
amtlicher Aufsicht durchzuführen, von der 
zuständigen Behörde gemäß Artikel 10 
oder 

 

Abänderung  113 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) vom Unternehmer unter amtlicher 
Aufsicht der zuständigen Behörde, wenn 
der Unternehmer dafür zugelassen ist, die 
Zertifizierung unter amtlicher Aufsicht 
gemäß Artikel 10 vorzunehmen. 

b) vom Unternehmer oder 
Unternehmerverbänden unter amtlicher 
Aufsicht der zuständigen Behörde, wenn 
der Unternehmer dafür zugelassen ist, die 
Zertifizierung unter amtlicher Aufsicht 
gemäß Artikel 10 vorzunehmen. 
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Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 
bis 5 werden Vorstufen-, Basis- und 
zertifiziertes Material und Saatgut, die 
gemäß Artikel 39 aus Drittländern 
eingeführt werden, in der Union mit dem 
jeweiligen Etikett der OECD in Verkehr 
gebracht, mit dem sie bei der Einfuhr 
versehen waren. 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 
bis 5 werden Vorstufen-, Basis- und 
zertifiziertes Saatgut, die gemäß Artikel 39 
aus Drittländern eingeführt werden, in der 
Union mit dem jeweiligen Etikett der OECD 
in Verkehr gebracht, mit dem sie bei der 
Einfuhr versehen waren. 

 

Abänderung  115 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Etikett des Unternehmers wird vom 
Unternehmer oder von einer Person, die 
unter der Verantwortung des 
Unternehmers handelt, ausgestellt, 
gedruckt und auf der Außenseite eines 
Bündels, einer Verpackung oder eines 
Behälters angebracht. 

Das Etikett des Unternehmers wird vom 
Unternehmer oder von einer Person, die 
unter der Verantwortung des 
Unternehmers handelt, ausgestellt, 
gedruckt und auf der Außenseite eines 
Pflanzenbündels, einer Verpackung oder 
eines Behälters angebracht. Die auf dem 
Etikett des Unternehmers anzugebenden 
Informationen können durch den 
Unternehmer oder eine Person, die unter 
der Verantwortung des Unternehmers 
handelt, auch direkt auf das 
Pflanzenbündel, die Verpackung oder den 
Behälter gedruckt werden. 

 

Abänderung  116 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Das amtliche Etikett und das Etikett 
des Unternehmers sind lesbar, 

(2) Das amtliche Etikett und das Etikett 
des Unternehmers sind lesbar, 
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unverwischbar, bei Manipulationen nicht 
veränderbar, einseitig bedruckt, noch 
nicht benutzt worden und deutlich 
sichtbar. 

unverwischbar, bei Manipulationen nicht 
veränderbar, einseitig bedruckt, aus 
unzerreißbarem Material hergestellt, es 
sei denn, es handelt sich um ein 
Klebeetikett, noch nicht benutzt worden 
und deutlich sichtbar. Sie enthalten 
gegebenenfalls einen Verweis auf den 
Sortenschutz und im Falle weiterer Rechte 
des geistigen Eigentums einen Verweis 
auf das in Artikel 46 genannte Register. 

 

Abänderung  117 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die zuständige Behörde kann jede 
beliebige Stelle auf dem amtlichen Etikett 
oder dem Etikett des Unternehmers, 
abgesehen von den in Absatz 4 genannten 
Elementen, für zusätzliche Informationen 
verwenden. Solche Informationen sind in 
Buchstaben zu verfassen, die nicht größer 
sind als die Buchstaben, die für den Inhalt 
des amtlichen Etiketts oder des Etiketts 
des Unternehmers gemäß Absatz 4 
verwendet werden. Diese zusätzlichen 
Informationen sind rein sachbezogen, 
stellen keine Werbung dar und beziehen 
sich ausschließlich auf die Vorschriften der 
Erzeugung und des Inverkehrbringens oder 
die Kennzeichnungsvorschriften für 
genetisch veränderte Organismen oder 
NGT-Pflanzen der Kategorie 1 im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 7 der Verordnung (EU) 
…/… (Amt für Veröffentlichungen, bitte 
fügen Sie einen Verweis auf die NGT-
Verordnung … ein).   

(3) Sofern relevant, verwendet die 
zuständige Behörde eine beliebige Stelle 
auf dem amtlichen Etikett oder dem 
Etikett des Unternehmers, abgesehen von 
den in Absatz 4 genannten Elementen, für 
zusätzliche Informationen. Solche 
Informationen sind in Buchstaben zu 
verfassen, die nicht größer sind als die 
Buchstaben, die für den Inhalt des 
amtlichen Etiketts oder des Etiketts des 
Unternehmers gemäß Absatz 4 verwendet 
werden. Diese zusätzlichen Informationen 
sind rein sachbezogen, stellen keine 
Werbung dar und beziehen sich 
ausschließlich auf die Vorschriften der 
Erzeugung und des Inverkehrbringens oder 
die Kennzeichnungsvorschriften für 
genetisch veränderte Organismen oder 
NGT-Pflanzen der Kategorie 1 im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 7 der Verordnung (EU) 
…/… (Amt für Veröffentlichungen, bitte 
fügen Sie einen Verweis auf die NGT-
Verordnung … ein).   

 

Abänderung  118 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe h 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) das in Artikel 29 genannte Etikett 
für PVM, das von bestimmten 
Genbanken, Organisationen und Netzen 
in Verkehr gebracht wird, 

entfällt 

 

Abänderung  119 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) das in Artikel 31 Absatz 2 
genannte Etikett für Zuchtmaterial, 

entfällt 

 

Abänderung  120 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe n a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 na) das in Artikel 9 Absatz 4 genannte 
Etikett für polyklonales Material. 

 

Abänderung  121 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wird bei amtlichen Kontrollen während 
des Inverkehrbringens von PVM 
festgestellt, dass Vorstufen-, Basis- und 
zertifiziertes Saatgut oder Material oder 
Standardsaatgut oder -material nicht in 
Übereinstimmung mit den jeweiligen 
Anforderungen gemäß Artikel 7 oder 8 in 
der Union erzeugt oder in Verkehr 
gebracht wurde, oder wurde die 
Sortenechtheit und -reinheit des PVM 
beim Kontrollanbau gemäß Artikel 24 

Wird bei amtlichen Kontrollen während 
des Inverkehrbringens von PVM 
festgestellt, dass es nicht in 
Übereinstimmung mit den jeweiligen für 
dieses PVM geltenden Anforderungen in 
der Union erzeugt oder in Verkehr 
gebracht wurde, so stellen die zuständigen 
Behörden sicher, dass der betreffende 
Unternehmer gegebenenfalls die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen in 
Bezug auf das PVM, sein Betriebsgelände 
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nicht bestätigt, so stellen die zuständigen 
Behörden sicher, dass der betreffende 
Unternehmer gegebenenfalls die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen in 
Bezug auf das betreffende PVM, sein 
Betriebsgelände und seine 
Erzeugungsmethoden ergreift. Mit diesen 
Maßnahmen wird eines oder mehrere der 
folgenden Ziele verfolgt: 

und seine Erzeugungsmethoden ergreift. 
Mit diesen Maßnahmen wird eines oder 
mehrere der folgenden Ziele verfolgt: 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Das betreffende PVM – mit 
Ausnahme von Standardsaatgut oder 
Standardmaterial – wird in einer 
niedrigeren Kategorie gemäß den für diese 
Kategorie geltenden Anforderungen 
erzeugt und in Verkehr gebracht. 

c) Das betreffende PVM – mit 
Ausnahme von Standardsaatgut oder 
Standardmaterial, heterogenem Saatgut 
oder heterogenem Material und PVM, 
das im Rahmen der Ausnahmen gemäß 
den Artikeln 27 bis 30 vermarktet wird – 
wird in einer niedrigeren Kategorie gemäß 
den für diese Kategorie geltenden 
Anforderungen in Verkehr gebracht. 

 

Abänderung  123 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Der Unternehmer wird zusätzlich 
zum Widerruf oder der Änderung der 
Zulassung gemäß Artikel 11 mit weiteren 
Sanktionen belegt. 

d) Gegebenenfalls kann der 
Unternehmer zusätzlich zum Widerruf 
oder der Änderung der Zulassung gemäß 
Artikel 11 mit weiteren Sanktionen belegt 
werden. 

 

Abänderung  124 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Auf Antrag eines Mitgliedstaats 
kann die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten genehmigen, 
dass ein Mitgliedstaat von der 
Verpflichtung befreit wird, die in diesem 
Artikel festgelegten Bestimmungen auf 
die Erzeugung und Vermarktung von PVM 
in seinem Hoheitsgebiet anzuwenden, das 
speziell zu einer in Anhang IV 
aufgeführten Gattung oder Art gehört 
und in seinem Hoheitsgebiet 
normalerweise nicht vermehrt oder 
vermarktet wird. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

 Die in Unterabsatz  1 genannte 
Genehmigung stützt sich auf eine 
Bewertung der in Absatz 2 Unterabsatz 2 
Buchstaben a und b festgelegten 
Bedingungen. 

 Die in Unterabsatz 1 genannte 
Genehmigung wird regelmäßig überprüft. 
Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten beschließen, 
dass die Genehmigung aufzuheben ist, 
wenn sie der Auffassung ist, dass sie 
angesichts der in Absatz 2 Unterabsatz 2 
Buchstaben a und b genannten 
Bedingungen nicht mehr gerechtfertigt 
ist. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden nach dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 erlassen. 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mischungen von zertifiziertem Saatgut 
oder Mischungen von Standardsaatgut 

Mischungen von zertifiziertem Saatgut 
oder Mischungen von Standardsaatgut 
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verschiedener Gattungen oder Arten, die 
in Anhang I Teil A gelistet sind und den 
Anforderungen der Artikel 5 bis 8 
entsprechen, sowie von verschiedenen 
Sorten dieser Gattungen oder Arten 
können in der Union erzeugt und in 
Verkehr gebracht werden, wenn sie die 
Anforderungen dieses Artikels erfüllen. 

verschiedener Gattungen oder Arten, die 
in Anhang I Teile A und B gelistet sind und 
den Anforderungen der Artikel 5 bis 8 
entsprechen, unabhängig davon, ob sie 
mit Handelssaatgut kombiniert sind, 
sowie von verschiedenen Sorten dieser 
Gattungen oder Arten können in der 
Union erzeugt und in Verkehr gebracht 
werden, wenn sie die Anforderungen 
dieses Artikels erfüllen. 

 

Abänderung  126 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) einem Etikett des Unternehmers, 
wenn die Mischung nur aus 
Standardsaatgut oder aus zertifiziertem 
und Standardsaatgut besteht. 

b) einem Etikett des Unternehmers in 
allen anderen Fällen. 

 

Abänderung  127 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke von Unterabsatz 2 
Buchstabe a übermitteln die Unternehmer 
der zuständigen Behörde die Liste der 
Sorten, aus denen sich die Mischung 
zusammensetzt, und deren Verhältnis 
zueinander, um die Zulässigkeit dieser 
Sorten zu überprüfen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 2 
Buchstabe a übermitteln die Unternehmer 
der zuständigen Behörde die Liste der 
Sorten und der Komponenten von 
Handelssaatgut, aus denen sich die 
Mischung zusammensetzt, und deren 
Verhältnis zueinander, um die Zulässigkeit 
dieser Sorten zu überprüfen. 

 

Abänderung  128 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von Artikel 21 Absatz 1 
können die Mitgliedstaaten die Erzeugung 
und das Inverkehrbringen einer Mischung 
von Saatgut verschiedener in Anhang I 
Teil A gelisteter Gattungen oder Arten 
sowie verschiedener Sorten dieser 
Gattungen oder Arten zusammen mit 
Saatgut von Gattungen oder Arten 
anderer Teile des genannten Anhangs 
oder von Gattungen oder Arten, die nicht 
in diesem Anhang gelistet sind, zulassen, 
sofern bei einer solchen Mischung alle 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

Abweichend von den Artikeln 5 bis 8 und 
Artikel 21 Absatz 1 können die 
Mitgliedstaaten die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen einer Mischung von 
Saatgut verschiedener in Anhang I Teil A, B 
und C gelisteter Gattungen oder Arten und 
von Gattungen oder Arten anderer Teile 
des genannten Anhangs oder von 
Gattungen oder Arten, die nicht in diesem 
Anhang gelistet sind, zulassen, sofern bei 
solchen Mischungen alle folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

Abänderung  129 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Sie trägt zur Erhaltung genetischer 
Ressourcen oder zur Wiederherstellung 
der natürlichen Umwelt bei. 

a) Sie tragen zur Erhaltung 
genetischer Ressourcen oder zur 
Wiederherstellung der natürlichen Umwelt 
bei. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Sie ist mit einem bestimmten 
Gebiet natürlich verbunden (im Folgenden 
„Quellgebiet“) und trägt zur Erhaltung der 
genetischen Ressourcen oder zur 
Wiederherstellung der natürlichen Umwelt 
bei. 

b) Sie sind mit einem bestimmten 
Gebiet natürlich verbunden (im Folgenden 
„Ursprungsregion“) und tragen zur 
Erhaltung der genetischen Ressourcen 
oder zur Wiederherstellung der 
natürlichen Umwelt bei. 

 

Abänderung  131 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Sie erfüllt die Anforderungen von 
Anhang V. 

c) Sie erfüllen die Anforderungen von 
Anhang V. 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Sie bestehen nicht aus einem GVO 
oder einer NGT-Pflanze der Kategorie 1 
im Sinne des Artikels 3 Nummer 7 der 
Verordnung (EU) …/… NGT 
Regulation] oder aus einer NGT-Pflanze 
der Kategorie 1 oder 2 im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 8 der Verordnung 
(EU) …/…. [NGT-Verordnung]. 

 

Abänderung  133 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine solche Mischung stellt eine 
„Erhaltungsmischung“ dar; dies muss auf 
dem Etikett vermerkt sein. 

Solche Mischungen stellen 
„Erhaltungsmischungen“ dar; dies muss 
auf dem Etikett vermerkt sein. 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Anforderungen für die 
Zulassung von Mischungen von Saatgut, 
das direkt an einem natürlichen Ort, der zu 
einem bestimmten Quellgebiet gehört, für 

a) die Anforderungen für die 
Zulassung von Mischungen von Saatgut, 
das direkt an einem natürlichen Ort, der zu 
einer bestimmten Ursprungsregion 
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die Erhaltung und Wiederherstellung der 
natürlichen Umwelt gesammelt wurde 
(direkt geerntete Erhaltungsmischungen), 

gehört, für die Erhaltung und 
Wiederherstellung der natürlichen Umwelt 
gesammelt wurde (direkt geerntete 
Erhaltungsmischungen), 

 

Abänderung  135 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Änderungen stützen sich auf die bei 
der Durchführung dieses Artikels 
gesammelten Erfahrungen sowie auf alle 
technischen und wissenschaftlichen 
Entwicklungen und die Verbesserung der 
Qualität und Identifizierung von 
Erhaltungsmischungen. Sie können nur 
bestimmte Gattungen oder Arten 
betreffen. 

Diese delegierten Rechtsakte stützen sich 
auf die bei der Durchführung dieses 
Artikels gesammelten Erfahrungen sowie 
auf alle technischen und 
wissenschaftlichen Entwicklungen und die 
Verbesserung der Qualität und 
Identifizierung von Erhaltungsmischungen. 
Sie können nur bestimmte Gattungen oder 
Arten betreffen. 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Umverpackung und Neukennzeichnung 
von Saatgutpartien 

Umverpackung und Neukennzeichnung 
von PVM-Partien 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Saatgutpartien von Vorstufen-, 
Basis- und zertifiziertem Saatgut werden 
gemäß diesem Artikel und den Artikeln 14 
und 15 umverpackt und neu 
gekennzeichnet, sofern dies für die 
Aufteilung oder das Zusammenfassen von 

(1) PVM-Partien von Vorstufen-, Basis- 
und zertifiziertem Saatgut werden gemäß 
diesem Artikel und den Artikeln 14 und 15 
umverpackt und neu gekennzeichnet, 
sofern dies für die Aufteilung oder das 
Zusammenfassen von Partien erforderlich 
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Partien erforderlich ist. ist. 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Umverpackung und 
Neukennzeichnung einer Saatgutpartie 
erfolgt durch 

Die Umverpackung und 
Neukennzeichnung einer PVM-Partie 
erfolgt durch 

 

Abänderung  139 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Nach dem Inverkehrbringen von 
Standardsaatgut führen die zuständigen 
Behörden einen Kontrollanbau durch, um 
zu prüfen, ob das Saatgut die jeweiligen 
Anforderungen an die Sortenechtheit und 
Sortenreinheit sowie gegebenenfalls 
weitere Anforderungen erfüllt. 

(1) Nach dem Inverkehrbringen von 
Standardsaatgut führen die zuständigen 
Behörden, wenn dies aufgrund der 
Risikoanalyse geboten erscheint, einen 
Kontrollanbau durch, um zu prüfen, ob das 
Saatgut gegebenenfalls die in Artikel 8 
und in Anhang III festgelegten 
Anforderungen erfüllt. 

 

Abänderung  140 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Anteil des Kontrollanbaus wird 
auf der Grundlage einer Analyse des 
Risikos, dass das betreffende Saatgut nicht 
den genannten Anforderungen entspricht, 
festgelegt. 

(2) Der Anteil des Kontrollanbaus wird 
auf der Grundlage einer Analyse des 
Risikos, dass das betreffende Saatgut nicht 
den genannten Anforderungen entspricht, 
festgelegt. Diese Risikoanalyse wird von 
der zuständigen Behörde auf der 
Grundlage von territorialen 
Eigenschaften, dem Vorhandensein von 
Risiken für die Pflanzengesundheit in der 
Region und der Erfolgsbilanz des 
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Unternehmers durchgeführt. 

 

Abänderung  141 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Abweichend von Artikel 20 kann 
PVM, das zu einer Erhaltungssorte gehört, 
die in einem nationalen Sortenregister 
gemäß Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b 
registriert ist, in der Union als 
Standardsaatgut oder -material erzeugt 
und in Verkehr gebracht werden, wenn es 
alle Anforderungen an Standardsaatgut 
und -material für die jeweilige Art gemäß 
Artikel 8 erfüllt. 

(1) Abweichend von Artikel 20 kann 
PVM von in Anhang IV aufgeführten 
Gattungen und Arten und PVM, das zu 
einer Erhaltungssorte gehört, die in einem 
nationalen Sortenregister gemäß 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b registriert 
ist, in der Union als Standardsaatgut oder -
material erzeugt und in Verkehr gebracht 
werden, wenn es alle Anforderungen an 
Standardsaatgut und -material für die 
jeweilige Art gemäß Artikel 8 erfüllt. 

 

Abänderung  142 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Ein Unternehmer, der diese 
Ausnahme in Anspruch nimmt, teilt der 
zuständigen Behörde diese Tätigkeit 
jährlich unter Angabe der betreffenden 
Arten und Mengen mit. 

(3) Ein Unternehmer, der diese 
Ausnahme in Anspruch nimmt, teilt der 
zuständigen Behörde diese Tätigkeit 
jährlich mit. 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Abweichend von Artikel 5 kann 
PVM aus heterogenem Material ohne 
Zugehörigkeit zu einer Sorte in der Union 
erzeugt und in Verkehr gebracht werden. 
Das heterogene Material wird der 

(1) Abweichend von Artikel 5 kann 
PVM aus heterogenem Material, mit 
Ausnahme der Erzeugung und des 
Inverkehrbringens von in Anhang I 
aufgeführten Futterpflanzen, ohne 
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zuständigen Behörde vor seiner Erzeugung 
und/oder seinem Inverkehrbringen gemäß 
den Anforderungen in Anhang VI 
mitgeteilt und von ihr registriert. 

Zugehörigkeit zu einer Sorte in der Union 
erzeugt und in Verkehr gebracht werden. 
PVM aus heterogenem Material wird der 
zuständigen Behörde vor seiner Erzeugung 
und/oder seinem Inverkehrbringen gemäß 
den Anforderungen in Anhang VI 
mitgeteilt und von ihr registriert. 

 

Abänderung  144 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Abweichend von Artikel 7 
Absätze 1 und 3 und Artikel 8 Absätze 1 
und 3 wird das in Absatz 1 genannte PVM 
aus heterogenem Material gemäß den in 
Anhang VI festgelegten Anforderungen 
erzeugt und in Verkehr gebracht. 

(2) Abweichend von Artikel 7, 
Artikel 8, Artikel 13 Absätze 2 und 5 und 
den Artikeln 18 und 20 wird das in 
Absatz 1 genannte PVM aus heterogenem 
Material gemäß den in Anhang VI 
festgelegten Anforderungen erzeugt und 
in Verkehr gebracht. 

 

Abänderung  145 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) verbessern die Vorschriften für die 
Erhaltung von heterogenem PVM auf der 
Grundlage des Entstehens bewährter 
Verfahren. 

c) verbessern die Vorschriften für die 
Erhaltung von heterogenem PVM 
gegebenenfalls auf der Grundlage des 
Entstehens bewährter Verfahren. 

 

Abänderung  146 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Jeder Unternehmer, der PVM aus 
heterogenem Material erzeugt und/oder 
in Verkehr zu bringen beabsichtigt, 

(4) Jeder Unternehmer, der PVM aus 
heterogenem Material erzeugt und/oder 
in Verkehr zu bringen beabsichtigt, 
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übermittelt der zuständigen Behörde vor 
dem Inverkehrbringen eine Mitteilung 
darüber. Fordert die zuständige nationale 
Behörde innerhalb einer von ihr 
festgelegten Frist keine weiteren 
Informationen an, kann das PVM aus 
heterogenem Material in Verkehr gebracht 
werden. 

übermittelt der zuständigen Behörde vor 
dem Inverkehrbringen eine Mitteilung 
darüber. Fordert die zuständige nationale 
Behörde innerhalb von drei Monaten 
keine weiteren Informationen an, kann 
das PVM aus heterogenem Material in 
Verkehr gebracht werden. 

 

Abänderung  147 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) den Zuchtstandort des PVM aus 
heterogenem Material und den Standort 
der Erzeugung, 

d) den Zucht- oder 
Erzeugungsstandort des PVM aus 
heterogenem Material, 

 

Abänderung  148 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 5 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zuständigen Behörden erhalten 
Zugang zu den in diesem Absatz 
genannten Informationen. 

Die zuständigen Behörden erhalten im 
Zusammenhang mit Kontrollen nach dem 
Inverkehrbringen Zugang zu den in diesem 
Absatz genannten Informationen. 

 

Abänderung  149 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Heterogenes Material, das gemäß Absatz 1 
mitgeteilt wird, wird von den zuständigen 
Behörden in ein besonderes Register (im 
Folgenden „Register für heterogenes 
Material“) eingetragen. 

Heterogenes Material, das gemäß Absatz 1 
mitgeteilt wird, wird von den zuständigen 
Behörden in ein besonderes Register (im 
Folgenden „Register für heterogenes 
Material“) eingetragen. Die Eintragung ist 
für Unternehmer kostenlos. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 1328 

 

Abänderung  150 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zuständigen Behörden führen, pflegen 
und veröffentlichen dieses Register und 
teilen der Kommission unverzüglich 
dessen Inhalt und Aktualisierungen mit. 

Die zuständigen Behörden führen, pflegen 
und veröffentlichen dieses Register, 
machen es online zugänglich und teilen 
der Kommission unverzüglich dessen 
Inhalt und Aktualisierungen mit. 

 

Abänderung  151 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein Unternehmer, der diese Ausnahme in 
Anspruch nimmt, teilt der zuständigen 
Behörde diese Tätigkeit jährlich unter 
Angabe der betreffenden Arten und 
Mengen mit. 

Ein Unternehmer, der diese Ausnahme in 
Anspruch nimmt, teilt der zuständigen 
Behörde diese Tätigkeit jährlich mit. 

 

Abänderung  152 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission erlässt im Wege 
von Durchführungsrechtsakten 
Vorschriften über die Größe, die Form, die 
Versiegelung und die Handhabung der in 
Absatz 1 Buchstabe d genannten 
Kleinverpackungen. 

entfällt 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 
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Abänderung  153 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

PVM, das an Genbanken, Organisationen 
und Netze und von ihnen untereinander 
abgegeben wird 

PVM, das an Organisationen und Netze für 
die dynamische Erhaltung und von ihnen, 
von ihnen untereinander und zwischen 
ihnen abgegeben wird 

 

Abänderung  154 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von den Artikeln 5 bis 25 
kann PVM an Genbanken, Organisationen 
und Netzen abgegeben werden, die das 
satzungsgemäße oder der zuständigen 
Behörde amtlich mitgeteilte Ziel 
verfolgen, pflanzengenetische Ressourcen 
zu erhalten, oder es kann von ihnen 
untereinander abgegeben werden, wobei 
alle Tätigkeiten ohne Erwerbszweck 
auszuüben sind. 

Abweichend von den Artikeln 5 bis 25 
kann PVM an Organisationen und Netze, 
einschließlich Landwirten, die sich der 
dynamischen Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen 
widmen, abgegeben werden, oder von 
diesen, von ihnen untereinander und 
zwischen ihnen abgegeben werden, wobei 
alle Tätigkeiten ohne Erwerbszweck 
auszuüben sind. 

 

Abänderung  155 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Es kann ferner ausgehend von diesen 
Genbanken, Organisationen oder Netzen 
an Personen abgegeben werden, die 
dieses PVM als Endverbraucher und nicht 
zu Erwerbszwecken erhalten. 

Es kann ferner ausgehend von diesen 
Erhaltungsorganisationen oder -netzen 
oder ihren Mitgliedern an Personen, die 
dieses PVM als Endverbraucher dynamisch 
erhalten, oder zu landwirtschaftlichen 
Zwecken abgegeben werden. 

 

Abänderung  156 
 

www.parlament.gv.at



 

 1330 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Es wird in einem von diesen 
Genbanken, Organisationen und Netzen 
geführten Register mit einer 
angemessenen Beschreibung dieses PVM 
aufgeführt. 

a) Es wird in einem von diesen 
Erhaltungsorganisationen und -netzen 
geführten Register mit einer 
grundlegenden Beschreibung dieses PVM 
aufgeführt, falls es nicht zu einer Sorte 
gehört, die in einem nationalen 
Sortenregister gemäß Artikel 44 
eingetragen ist. 

 

Abänderung  157 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Es wird von diesen Genbanken, 
Organisationen und Netzwerken erhalten 
und Proben dieses PVM werden von ihnen 
den zuständigen Behörden auf Verlangen 
zur Verfügung gestellt. 

b) Es wird von diesen 
Erhaltungsorganisationen und -netzen 
erhalten und Proben dieses PVM werden 
von ihnen den zuständigen Behörden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt, soweit 
die Mengen dies erlauben. 

 

Abänderung  158 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Es ist praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen und allen Mängeln, 
die seine Qualität als 
Vermehrungsmaterial beeinträchtigen 
könnten, und es verfügt über eine für 
seinen Nutzwert als PVM 
zufriedenstellende Wuchskraft und Größe 
sowie – im Falle von Saatgut – 
zufriedenstellende Keimfähigkeit. 

c) Es ist praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen und allen Mängeln, 
die seine Qualität als 
Vermehrungsmaterial beeinträchtigen 
könnten. 
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Abänderung  159 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Genbanken, Organisationen 
und Netze teilen der zuständigen Behörde 
die Inanspruchnahme der Ausnahme 
gemäß Absatz 1 und die betreffenden 
Arten mit. 

(2) Die Erhaltungsorganisationen und 
-netze teilen der zuständigen Behörde die 
Inanspruchnahme der Ausnahme gemäß 
Absatz 1 und die betreffenden Arten mit. 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Saatgut, das zwischen Landwirten in 
natura ausgetauscht wird 

PVM, das zwischen Landwirten 
ausgetauscht wird 

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Abweichend von den Artikeln 5 bis 
25 können Landwirte untereinander 
Saatgut in natura austauschen, wenn 
dieses Saatgut alle folgenden 
Voraussetzungen erfüllt: 

(1) Abweichend von den Artikeln 5 bis 
25 können Landwirte untereinander PVM 
in natura oder gegen eine finanzielle 
Entschädigung austauschen, wenn dieses 
PVM alle folgenden Voraussetzungen 
erfüllt: 

 

Abänderung  162 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Es wird im eigenen Betrieb des 
jeweiligen Landwirts erzeugt. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   
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 Abänderung  163 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Es stammt aus der eigenen Ernte 
des jeweiligen Landwirts. 

2. Es stammt aus den eigenen 
Kulturen des jeweiligen Landwirts. 

 

Abänderung  164 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Es ist nicht Gegenstand eines 
Dienstleistungsvertrags, den der 
betreffende Landwirt mit einem 
Unternehmer für die Saatguterzeugung 
geschlossen hat. 

3. Im Falle von Saatgut ist es nicht 
Gegenstand eines Dienstleistungsvertrags, 
den der betreffende Landwirt mit einem 
Unternehmer für die Saatguterzeugung 
geschlossen hat. 

 

Abänderung  165 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 1 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Es wird für die dynamische 
Verwaltung des eigenen Saatguts des 
Landwirts verwendet, um einen Beitrag 
zur biologischen Vielfalt in der 
Landwirtschaft zu leisten. 

4. Das PVM wird für die dynamische 
Verwaltung und Erhaltung des eigenen 
PVM des Landwirts verwendet, um einen 
Beitrag zur biologischen Vielfalt in der 
Landwirtschaft zu leisten. 

 

Abänderung  166 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Solches Saatgut erfüllt alle 
folgenden Anforderungen: 

(2) Solches PVM erfüllt alle folgenden 
Anforderungen: 
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Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Es ist auf kleine Mengen 
beschränkt, die von den zuständigen 
Behörden für bestimmte Arten pro Jahr 
und Landwirt festgelegt werden, ohne 
dass gewerbliche Mittlerorganisationen 
oder öffentliche Angebote zu deren 
Inverkehrbringen genutzt werden. 

b) Es ist hinsichtlich der Mengen 
beschränkt, ohne dass gewerbliche 
Mittlerorganisationen oder öffentliche 
Angebote zu deren Inverkehrbringen 
genutzt werden. 

 

Abänderung  168 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Es ist praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen und allen Mängeln, 
die seine Qualität als Saatgut 
beeinträchtigen könnten, und es weist 
eine zufriedenstellende Keimfähigkeit auf. 

c) Es ist praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen und allen Mängeln, 
die seine Qualität beeinträchtigen 
könnten, und für Saatgut weist es eine 
zufriedenstellende Keimfähigkeit auf. 

 

Abänderung  169 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten jährlich die gemäß 
Absatz 2 Buchstabe b festgelegten 
Mengen je Art mit. 

entfällt 

 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 30a 

 Höchstmenge jeder Art, die ausgetauscht 
werden darf 

 Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung der 
vorliegenden Verordnung zu erlassen, um 
für jede Art die in Artikel 30 Absatz 2 
Buchstabe b genannte Höchstmenge 
festzulegen, die ausgetauscht werden 
darf. Diese Menge wird unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse kleiner 
Landwirte sowie der Risiken für die 
Pflanzengesundheit festgelegt, wobei 
gleichzeitig die Entwicklung und 
Aufrechterhaltung vielfältiger 
landwirtschaftlicher Systeme gefördert 
wird. 

 

Abänderung  171 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 31 entfällt 

Zuchtsaatgut  

(1) Abweichend von den Artikeln 5 bis 
25 kann eine zuständige Behörde den 
Unternehmern die Zulassung erteilen, 
Saatgut der der Vorstufenkategorie 
vorangehenden Generationen an einen 
anderen Unternehmer zum Zwecke der 
Züchtung neuer Sorten (Züchtersaatgut) 
abzugeben. 

 

Die zuständige Behörde legt bei der 
Erteilung der Zulassung die Dauer der 
Zulassung und die Mengen pro Art fest. 

 

(2) Das in Absatz 1 genannte PVM 
wird mit einem vom Unternehmer 
ausgestellten Etikett mit der Angabe 
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„Züchtersaatgut“ versehen, das auf dem 
Behälter, dem Bündel bzw. der 
Verpackung dieses Materials angebracht 
wird. 

Es wird versiegelt und mit einer 
Partienummer versehen, die zur 
Identifizierung verwendet wird, und es 
wird ein Kontrollanbau durchgeführt, 
bevor es als Vorstufensaatgut verwendet 
wird. 

 

 

Abänderung  172 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von Artikel 5 kann eine 
zuständige Behörde Unternehmern die 
Zulassung erteilen, Vorstufensaatgut, 
Vorstufenmaterial, Basissaatgut und 
Basismaterial einer Sorte, die noch nicht 
in einem nationalen Sortenregister gemäß 
Artikel 44 eingetragen ist, zum Zwecke der 
Vermehrung zu erzeugen und in Verkehr 
zu bringen, wenn alle folgenden 
Anforderungen erfüllt sind: 

Abweichend von Artikel 5 kann eine 
zuständige Behörde Unternehmern die 
Zulassung erteilen, Vorstufensaatgut, 
Vorstufenmaterial, Basissaatgut, 
Basismaterial, Standardsaatgut und 
Standardmaterial einer Sorte, die noch 
nicht in einem nationalen Sortenregister 
gemäß Artikel 44 eingetragen ist, zum 
Zwecke der Vermehrung zu erzeugen und 
in Verkehr zu bringen, wenn alle folgenden 
Anforderungen erfüllt sind: 

 

Abänderung  173 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine solche Zulassung kann für einen 
Zeitraum von höchstens drei Jahren im 
Falle von Saatgut und fünf Jahren im Falle 
von anderem PVM als Saatgut und für 
kleine Mengen pro Art erteilt werden, wie 
von der zuständigen Behörde festgelegt. 

Eine solche Zulassung kann für einen 
Zeitraum von höchstens drei Jahren im 
Falle von Saatgut und fünf Jahren im Falle 
von anderem PVM als Saatgut und für 
begrenzte Mengen pro Art erteilt werden, 
wie von der zuständigen Behörde in 
Abhängigkeit von der auf Ebene des 
Mitgliedstaats erzeugten Menge 
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festgelegt. 

 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Diese Ausnahme gilt nicht für PVM, das 
aus einem genetisch veränderten 
Organismus im Sinne der Richtlinie 
2001/18/EG besteht. 

 

Abänderung  175 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von den Artikeln 5, 7, 10 bis 
12, 15, 20, 23 und 24 kann eine zuständige 
Behörde den Unternehmern für einen 
Zeitraum von höchstens drei Jahren im 
Falle von Saatgut und fünf Jahren im Falle 
von anderem PVM als Saatgut und für 
kleine Mengen je Art, wie von der 
zuständigen Behörde festgelegt, die 
Zulassung erteilen, PVM zu erzeugen und 
in Verkehr zu bringen, das zu einer Sorte 
gehört, die noch nicht in einem nationalen 
Sortenregister gemäß Artikel 44 
eingetragen ist, wenn alle folgenden 
Anforderungen erfüllt sind: 

Abweichend von den Artikeln 5, 7, 10 bis 
12, 15, 20, 23 und 24 kann eine zuständige 
Behörde den Unternehmern für einen 
Zeitraum von höchstens drei Jahren im 
Falle von Saatgut und fünf Jahren im Falle 
von anderem PVM als Saatgut und für 
begrenzte Mengen je Art, wie von der 
zuständigen Behörde in Abhängigkeit von 
der auf Ebene des Mitgliedstaats 
erzeugten Menge festgelegt, die 
Zulassung erteilen, PVM zu erzeugen und 
in Verkehr zu bringen, das zu einer Sorte 
gehört, die noch nicht in einem nationalen 
Sortenregister gemäß Artikel 44 
eingetragen ist, wenn alle folgenden 
Anforderungen erfüllt sind: 

 

Abänderung  176 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Erzeugung des Bestands an entfällt 
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Vorstufensaatgut und -material, 
Basissaatgut und -material sowie 
zertifiziertem Saatgut und Material, das 
vor der Sortenregistrierung zur Verfügung 
steht, und die geplanten Untersuchungen 
und Versuche für das Standardsaatgut 
und -material, 

 

Abänderung  177 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 3 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) der Standort, an dem die 
Erzeugung stattfinden wird, und 

entfällt 

 

Abänderung  178 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 3 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) die Materialmengen, die auf dem 
Markt bereitgestellt werden sollen. 

entfällt 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um vorübergehende Schwierigkeiten bei 
der allgemeinen Versorgung mit PVM zu 
beseitigen, die in der Union aufgrund 
ungünstiger klimatischer Bedingungen 
oder anderer unvorhersehbarer Umstände 
auftreten können, kann die Kommission 
den Mitgliedstaaten im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts für einen 
Zeitraum von höchstens einem Jahr die 
Genehmigung erteilen, Kategorien von 
Vorstufen-, Basis- oder zertifiziertem 

Um vorübergehende Schwierigkeiten bei 
der allgemeinen Versorgung mit PVM zu 
beseitigen, die in der Union aufgrund 
ungünstiger klimatischer Bedingungen 
oder anderer unvorhersehbarer Umstände 
auftreten können, wird der Kommission 
die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 75 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der vorliegenden Verordnung 
zu erlassen, um den Mitgliedstaaten für 
einen Zeitraum von höchstens einem Jahr 
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Material oder Saatgut in Verkehr zu 
bringen, das eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt: 

die Genehmigung zu erteilen, Kategorien 
von Vorstufen-, Basis- oder zertifiziertem 
Material oder Saatgut in Verkehr zu 
bringen, das eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt: 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In diesem Durchführungsrechtsakt 
können die Höchstmengen, die pro 
Gattung oder Art in Verkehr gebracht 
werden dürfen, festgelegt sein. 

In diesem delegierten Rechtsakt werden 
die Höchstmengen, die pro Gattung oder 
Art in Verkehr gebracht werden dürfen, 
festgelegt. 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann im Wege 
eines Durchführungsrechtsakts 
beschließen, dass die betreffende 
Genehmigung aufzuheben oder zu ändern 
ist, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass 
dies zur Behebung der vorübergehend 
auftretenden Schwierigkeiten bei der 
allgemeinen Versorgung mit dem 
betreffenden PVM nicht mehr notwendig 
oder verhältnismäßig ist. Dieser 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der 
vorliegenden Verordnung zu erlassen, um 
zu beschließen, dass die betreffende 
Genehmigung aufzuheben oder zu ändern 
ist, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass 
diese zur Behebung der vorübergehend 
auftretenden Schwierigkeiten bei der 
allgemeinen Versorgung mit dem 
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Durchführungsrechtsakt wird nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 76 Absatz 2 
erlassen. 

betreffenden PVM nicht mehr notwendig 
oder verhältnismäßig ist. 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Ein Mitgliedstaat, der die in 
Absatz 4 genannte Ausnahmeregelung 
nutzt, muss dies der Kommission 
mitteilen. 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Diese Ausnahmegenehmigung gilt 
nicht für PVM, das aus einem genetisch 
veränderten Organismus im Sinne der 
Richtlinie 2001/18/EG besteht. 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Die Anforderungen der Absätze 2 
bis 5 sind erfüllt. 

c) Die Anforderungen der Absätze 2 
bis 5a sind erfüllt. 

 

Abänderung  186 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Diese Ausnahme gilt nicht für 
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PVM, das aus einem genetisch 
veränderten Organismus im Sinne der 
Richtlinie 2001/18/EG besteht. 

 

Abänderung  187 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann den Mitgliedstaaten 
im Wege von Durchführungsrechtsakten 
die Genehmigung erteilen, für die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
PVM im gesamten Hoheitsgebiet des 
betreffenden Mitgliedstaats oder in einem 
Teil davon strengere als die in den 
Artikeln 7 und 8 genannten 
Anforderungen an die Erzeugung oder das 
Inverkehrbringen festzulegen, sofern diese 
strengeren Anforderungen den 
besonderen Erzeugungsbedingungen und 
agroklimatischen Erfordernissen dieses 
Mitgliedstaats in Bezug auf das jeweilige 
PVM entsprechen. 

Die Kommission kann den Mitgliedstaaten 
im Wege von Durchführungsrechtsakten 
die Genehmigung erteilen, für die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
PVM im gesamten Hoheitsgebiet des 
betreffenden Mitgliedstaats oder in einem 
Teil davon strengere als die in den 
Artikeln 7 und 8 genannten 
Anforderungen an die Erzeugung oder das 
Inverkehrbringen festzulegen, sofern diese 
strengeren Anforderungen den 
besonderen Erzeugungsbedingungen und 
agroklimatischen Erfordernissen dieses 
Mitgliedstaats in Bezug auf das jeweilige 
PVM entsprechen und den freien Verkehr 
von PVM, das mit dieser Verordnung in 
Einklang steht, nicht verbieten, behindern 
oder beschränken. 

 

Abänderung  188 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) eine Begründung der 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
solcher Anforderungen. 

b) eine Begründung der 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
solcher Anforderungen angesichts 
möglicher zusätzlicher Kosten für 
Vermarktung und Inverkehrbringen. 

 

Abänderung  189 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Abweichend von Unterabsatz 1 werden bei 
Nichteinhaltung der 
Schutzanforderungen oder anderer 
Anforderungen für den Anbau von 
Sorten, die genetisch veränderte 
Organismen enthalten oder aus solchen 
bestehen, Maßnahmen getroffen, mit 
denen das Inverkehrbringen des 
betreffenden 
Pflanzenvermehrungsmaterials 
eingeschränkt oder untersagt wird, bis die 
Anforderungen wieder vollständig erfüllt 
sind. 

 

Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Setzt ein Mitgliedstaat die 
Kommission offiziell von der 
Notwendigkeit in Kenntnis, 
Sofortmaßnahmen zu ergreifen, und hat die 
Kommission nicht gemäß Absatz 1 
gehandelt, so kann der Mitgliedstaat 
angemessene vorläufige Sofortmaßnahmen 
ergreifen. Solche Maßnahmen können je 
nach der Schwere der Lage Bestimmungen 
umfassen, mit denen die Erzeugung oder 
das Inverkehrbringen von PVM im 
Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats eingeschränkt oder untersagt 
wird oder angemessene Bedingungen dafür 
festgelegt werden. Der betreffende 
Mitgliedstaat unterrichtet unverzüglich die 
übrigen Mitgliedstaaten und die 
Kommission von den getroffenen 
Maßnahmen und begründet dabei seinen 
Beschluss. 

(2) Setzt ein Mitgliedstaat die 
Kommission offiziell von der 
Notwendigkeit in Kenntnis, 
Sofortmaßnahmen zu ergreifen, und hat die 
Kommission nicht gemäß Absatz 1 
gehandelt, so kann der Mitgliedstaat 
angemessene, verhältnismäßige, zeitlich 
begrenzte vorläufige Sofortmaßnahmen 
ergreifen. Solche Maßnahmen können je 
nach der Schwere der Lage Bestimmungen 
umfassen, mit denen die Erzeugung oder 
das Inverkehrbringen von PVM im 
Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats eingeschränkt oder untersagt 
wird oder angemessene Bedingungen dafür 
festgelegt werden. Der betreffende 
Mitgliedstaat unterrichtet unverzüglich die 
übrigen Mitgliedstaaten und die 
Kommission von den getroffenen 
Maßnahmen und dem Zeitraum, für den 
sie gelten, und begründet dabei seinen 
Beschluss. Dieser Ansatz ermöglicht es 
den Mitgliedstaaten, in dringenden Fällen 
rasch und wirksam zu handeln, um die 
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Gesundheit, die Umwelt und die 
wirtschaftlichen Interessen zu schützen. 

 

Abänderung  191 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von den Artikeln 2, 5, 6, 7, 8 
und 20 kann die Kommission im Wege 
von Durchführungsrechtsakten 
beschließen, dass befristete Versuche 
durchgeführt werden, um bessere 
Alternativen zu den Bestimmungen dieser 
Verordnung über die Gattungen und 
Arten, für die sie gilt, über die 
Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zu 
einer registrierten Sorte, über die 
Anforderungen an die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von Vorstufen-, Basis-, 
zertifiziertem und Standardmaterial oder -
saatgut sowie über die verpflichtende 
Zugehörigkeit zu Vorstufen-, Basis- und 
zertifiziertem Material oder Saatgut zu 
erkunden. 

Abweichend von den Artikeln 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 20, 26, 27 und 47 bis 53 wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 75 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu 
erlassen, damit befristete Versuche 
durchgeführt werden, um bessere 
Alternativen zu den Bestimmungen dieser 
Verordnung über die Gattungen und 
Arten, für die sie gilt, über die 
Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zu 
einem registrierten PVM, über die 
Anforderungen an die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von Vorstufen-, Basis-, 
zertifiziertem und Standardmaterial oder 
-saatgut sowie über die verpflichtende 
Zugehörigkeit zu Vorstufen-, Basis- und 
zertifiziertem Material oder Saatgut 
sowie Anforderungen an die Erzeugung 
und das Inverkehrbringen für heterogene 
Materialien sowie über die verpflichtende 
Zugehörigkeit zu Vorstufen-, Basis- und 
zertifiziertem Material oder Saatgut zu 
erkunden. 

 

Abänderung  192 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei diesen Versuchen kann es sich um 
technische oder wissenschaftliche 
Versuche handeln, bei denen die 
Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit 

Bei diesen Versuchen kann es sich um 
technische oder wissenschaftliche 
Versuche handeln, bei denen die 
Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit 
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neuer Anforderungen im Vergleich zu den 
in den Artikeln 2, 5, 6, 7, 8 und 20 
festgelegten Anforderungen untersucht 
wird. 

neuer Anforderungen im Vergleich zu den 
in den Artikeln 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 27 
und 47 bis 53 festgelegten Anforderungen 
untersucht wird. 

 

Abänderung  193 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Durchführungsrechtsakte nach 
Absatz 1 werden nach dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 76 Absatz 2 erlassen und 
enthalten Angaben zu folgenden 
Elementen: 

Die delegierten Rechtsakte nach Absatz 1 
enthalten Angaben zu einem oder 
mehreren der folgenden Elemente: 

 

Abänderung  194 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Rechtsakte werden an die 
Entwicklung der Techniken für die 
Erzeugung des betreffenden PVM 
angepasst und stützen sich auf alle von 
den Mitgliedstaaten durchgeführten 
Vergleichsprüfungen. 

Diese delegierten Rechtsakte werden an 
die Entwicklung der Techniken für die 
Erzeugung des betreffenden PVM 
angepasst und stützen sich auf alle von 
den Mitgliedstaaten durchgeführten 
Vergleichsprüfungen. 

 Abänderung  195 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission überprüft die 
Ergebnisse dieser Versuche und fasst sie in 
einem Bericht zusammen, in dem sie 
gegebenenfalls auf die Notwendigkeit 
einer Änderung der Artikel 2, 5, 6, 7, 8 
oder 20 hinweist. 

(3) Die Kommission überprüft die 
Ergebnisse dieser Versuche und fasst sie in 
einem Bericht zusammen, in dem sie 
gegebenenfalls auf die Notwendigkeit 
einer Änderung der Artikel 2, 5 bis 9, 20, 
26, 27 und 47 bis 53 hinweist. 
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Abänderung  196 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 39 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für Erhaltungsmischungen gemäß 
Artikel 22 und für PVM, das den 
Ausnahmeregelungen der Artikel 26 bis 
30 unterliegt, ist weder eine solche 
Einfuhr zulässig, noch wird eine solche 
Gleichwertigkeit gemäß Absatz 2 
anerkannt. 

Für PVM nach den Artikeln 22 bis 29 darf 
weder eine solche Einfuhr genehmigt 
werden, noch wird eine solche 
Gleichwertigkeit gemäß Absatz 2 
anerkannt, es sei denn, es hat seinen 
Ursprung in Nachbarländern. 

 

Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) den Namen der Person, die das 
PVM einführt. 

g) den Namen des Endnutzers, 
Landwirts oder Unternehmers, der das 
PVM einführt. 

 

Abänderung  198 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 40 – Absatz 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) den Namen der Person, die das 
PVM einführt. 

g) den Namen des Endnutzers, 
Landwirts oder Unternehmers, der das 
PVM einführt. 

 

Abänderung  199 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 41 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unternehmer, die PVM erzeugen Unternehmer, die PVM zum Zweck der 
kommerziellen Nutzung erzeugen, müssen 
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Abänderung  200 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 41 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) führen Aufzeichnungen über die 
Überwachung der kritischen Punkte 
gemäß Buchstabe b und stellen sie den 
zuständigen Behörden auf entsprechende 
Aufforderung für eine Überprüfung zur 
Verfügung, 

e) Aufzeichnungen über die 
Überwachung der kritischen Punkte 
gemäß Buchstabe d führen und sie den 
zuständigen Behörden auf entsprechende 
Aufforderung für eine Überprüfung zur 
Verfügung stellen, 

 

Abänderung  201 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 41 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Anforderungen nach Absatz 1 
Buchstaben d und e gelten nicht für 
Kleinstunternehmen. 

 

Abänderung  202 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 41 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die unter die Artikel 29 und 30 fallenden 
Tätigkeiten unterliegen nicht den 
Bestimmungen des vorliegenden Artikels. 

 

Abänderung  203 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die unter die Artikel 29 und 30 
fallenden Tätigkeiten unterliegen nicht 
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den Bestimmungen des vorliegenden 
Artikels. 

 

Abänderung  204 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 43 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) mindestens einen Monat vor 
Beginn der Erzeugung ihre Absicht, 
Vorstufen-, Basis- und zertifiziertes 
Material oder Vorstufen-, Basis- und 
zertifiziertes Saatgut zu erzeugen, und 

a) vor Beginn der Erzeugung ihre 
Absicht, Vorstufen-, Basis- und 
zertifiziertes Material oder Vorstufen-, 
Basis- und zertifiziertes Saatgut zu 
erzeugen, und 

 

Abänderung  205 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat richtet ein 
einziges nationales Register für Sorten (im 
Folgenden „nationales Sortenregister“) in 
elektronischer Form ein und veröffentlicht 
und aktualisiert dieses; es enthält 
Folgendes: 

(1) Jeder Mitgliedstaat richtet ein 
einziges nationales Register für Sorten (im 
Folgenden „nationales Sortenregister“) in 
elektronischer Form ein, veröffentlicht es 
und aktualisiert es laufend; es enthält 
Folgendes: 

 

Abänderung  206 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Sortenregister der Union enthält die in 
den nationalen Sortenregistern 
eingetragenen und gemäß Artikel 44 
mitgeteilten Sorten. 

Das Sortenregister der Union enthält die in 
den nationalen Sortenregistern 
eingetragenen und gemäß Artikel 44 
mitgeteilten Sorten und wird monatlich 
aktualisiert. 

 

Abänderung  207 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 46 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 einen 
delegierten Rechtsakt zu erlassen, um 
Anhang VII unter Berücksichtigung der 
technischen und wissenschaftlichen 
Entwicklungen und auf der Grundlage der 
gewonnenen Erfahrungen zu ändern, 
wenn diese darauf hindeuten, dass die 
zuständigen Behörden oder die 
Unternehmer präzisere Informationen 
über die registrierten Sorten benötigen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 einen 
delegierten Rechtsakt zu erlassen, um 
Anhang VII durch Hinzufügung weiterer 
Elemente, die in die Sortenregister 
aufzunehmen sind, zu ändern, und zwar 
unter Berücksichtigung der technischen 
und wissenschaftlichen Entwicklungen und 
auf der Grundlage der gewonnenen 
Erfahrungen wenn diese darauf hindeuten, 
dass die zuständigen Behörden oder die 
Unternehmer präzisere Informationen 
über die registrierten Sorten benötigen. 

 

Abänderung  208 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) eine amtliche Beschreibung, aus 
der die Übereinstimmung mit den 
Anforderungen hinsichtlich 
Unterscheidbarkeit, Homogenität und 
Beständigkeit gemäß den Artikeln 48, 49 
und 50 und die Tatsache hervorgeht, dass 
sie die Anforderungen an einen 
zufriedenstellenden Wert für den 
nachhaltigen Anbau und die nachhaltige 
Nutzung gemäß Artikel 52 erfüllen, oder 

i) eine amtliche Beschreibung, aus 
der die Übereinstimmung mit den 
Anforderungen hinsichtlich 
Unterscheidbarkeit, Homogenität und 
Beständigkeit gemäß den Artikeln 48, 49 
und 50 und die Tatsache hervorgeht, dass 
sie im Falle der in Anhang I Teil A 
aufgeführten Arten, ausgenommen 
Ausläufergras, sowie der in Anhang I 
Teile D und E aufgeführten Arten die 
Anforderungen an einen 
zufriedenstellenden Wert für den 
nachhaltigen Anbau und die nachhaltige 
Nutzung gemäß Artikel 52 erfüllen, oder 

 

Abänderung  209 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) falls die Sorten herbizidtolerant 
sind, sie den gemäß Absatz 3 festgelegten 
Anbaubedingungen für die Erzeugung von 
PVM und für jeden anderen Zweck 
unterliegen oder, falls solche nicht 
festgelegt wurden, den Bedingungen 
unterliegen, die von den für die 
Registrierung zuständigen Behörden 
festgelegt wurden, um die Entwicklung 
von Herbizidresistenzen bei Unkräutern 
aufgrund ihrer Verwendung zu vermeiden; 

f) falls die Sorten herbizidtolerant 
sind, sie den gemäß Absatz 3 festgelegten 
Anbaubedingungen für die Erzeugung von 
PVM und für jeden anderen Zweck 
unterliegen oder, falls solche nicht 
festgelegt wurden, den Bedingungen 
unterliegen, die von den für die 
Registrierung zuständigen Behörden 
festgelegt wurden, wobei, falls die Sorten 
in einem anderen Mitgliedstaat angebaut 
werden sollen, von der jeweiligen 
zuständigen Behörde entsprechende 
Bedingungen festgelegt werden müssen, 
um die Entwicklung von 
Herbizidresistenzen bei Unkräutern 
aufgrund ihrer Verwendung zu vermeiden. 
Hat ein Mitgliedstaat bereits einen Plan 
für die Anbaubedingungen aufgestellt, so 
gelten diese Bedingungen gegebenenfalls 
auch für die Eintragung nachfolgender 
Sorten mit ähnlichen Merkmalen in 
diesem Mitgliedstaat; 

 

Abänderung  210 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) falls die Sorten andere als die unter 
Buchstabe f genannten besonderen 
Merkmale aufweisen, die zu 
unerwünschten agronomischen 
Wirkungen führen können, sie 
Anbaubedingungen für die Erzeugung von 
PVM und für jeden anderen Zweck 
unterliegen, die gemäß Absatz 3 festgelegt 
wurden oder, falls solche nicht festgelegt 
wurden, den Bedingungen unterliegen, die 
von den für ihre Registrierung zuständigen 
Behörden festgelegt wurden, um diese 
besonderen unerwünschten 
agronomischen Wirkungen, wie die 

g) falls die Sorten andere als die unter 
Buchstabe f genannten besonderen 
Merkmale aufweisen, die zu 
unerwünschten agronomischen 
Wirkungen führen können, sie 
Anbaubedingungen für die Erzeugung von 
PVM und für jeden anderen Zweck 
unterliegen, die gemäß Absatz 3 festgelegt 
wurden oder, falls solche nicht festgelegt 
wurden, den Bedingungen unterliegen, die 
von den für ihre Registrierung zuständigen 
Behörden festgelegt wurden, und, falls die 
Sorten in einem anderen Mitgliedstaat 
angebaut werden sollen, den 

www.parlament.gv.at



 

 1349 

Entwicklung von Resistenzen von 
Schädlingen gegen die jeweiligen Sorten 
oder unerwünschte Wirkungen auf 
Bestäuber, zu vermeiden. 

Bedingungen unterliegen, die von der 
jeweiligen zuständigen Behörde 
festgelegt wurden, um diese besonderen 
unerwünschten agronomischen 
Wirkungen, wie die Entwicklung von 
Resistenzen von Schädlingen gegen die 
jeweiligen Sorten oder unerwünschte 
Wirkungen auf Bestäuber, zu vermeiden. 
Hat ein Mitgliedstaat bereits 
Anbaubedingungen aufgestellt, so gelten 
diese Bedingungen gegebenenfalls auch 
für die Eintragungen nachfolgender 
Sorten mit ähnlichen Merkmalen in 
diesem Mitgliedstaat. 

 

Abänderung  211 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission erlässt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten spezifische 
Anforderungen in Bezug auf 

Die Kommission erlässt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten spezifische 
Anforderungen an die Durchführung der 
Prüfungen hinsichtlich der 
Versuchsgestaltung und der 
Anbaubedingungen in Bezug auf 

 

Abänderung  212 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung um die 
Mindestanforderungen für den Anbau zu 
erlassen, die von den zuständigen 
Behörden gemäß Absatz 1 Buchstaben f 
und g festzulegen sind in Bezug auf 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 75 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung um die 
Mindestanforderungen an die 
Anbaubedingungen zu erlassen, die von 
den zuständigen Behörden gemäß 
Absatz 1 Buchstaben f und g festzulegen 
sind in Bezug auf 
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Abänderung  213 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Maßnahmen auf dem Feld, 
einschließlich Fruchtfolge, 

a) Maßnahmen auf dem Feld, 
einschließlich Fruchtfolge, 

 

Abänderung  214 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Überwachungsmaßnahmen, b) Überwachungsmaßnahmen, 

 

Abänderung  215 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) die Art der Mitteilung der unter 
Ziffer i genannten Bedingungen an die 
Kommission und die anderen 
Mitgliedstaaten, 

c) die Art der Mitteilung der unter 
Buchstabe a genannten Bedingungen an 
die Kommission und die anderen 
Mitgliedstaaten, 

 

Abänderung  216 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) die Vorschriften für die 
Berichterstattung der Unternehmer an die 
zuständigen Behörden über die 
Anwendung der unter Ziffer i genannten 
Bedingungen, 

d) die Vorschriften für die 
Berichterstattung der Unternehmer an die 
zuständigen Behörden über die 
Anwendung der unter Buchstabe a 
genannten Bedingungen, 
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Abänderung  217 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Ziffer v 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

v) die Angabe der unter Ziffer i 
genannten Bedingungen in den nationalen 
Sortenregistern. 

e) die Angabe der unter Buchstabe a 
genannten Bedingungen in den nationalen 
Sortenregistern. 

Abänderung  218 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Für die Zwecke der Eintragung 
einer Sorte in ihr nationales Sortenregister 
erkennt die zuständige Behörde ohne 
weitere Prüfung eine von einer 
zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaats erstellte amtliche 
Beschreibung oder amtliche Prüfung der 
Anforderungen an den Wert für den 
nachhaltigen Anbau und die nachhaltige 
Nutzung gemäß Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer i an. 

(4) Für die Zwecke der Eintragung 
einer Sorte in ihr nationales Sortenregister 
erkennt die zuständige Behörde ohne 
weitere Prüfung eine von einer 
zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaats erstellte amtliche 
Beschreibung, amtlich anerkannte 
Beschreibung oder amtliche Prüfung der 
Anforderungen an den Wert für den 
nachhaltigen Anbau und die nachhaltige 
Nutzung gemäß Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer i an, sofern die beiden zuständigen 
Behörden gleichwertige 
Anerkennungssysteme anwenden. 

 

Abänderung  219 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 48 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Für die Zwecke der amtlichen 
Beschreibung gemäß Artikel 47 Absatz 1 
Buchstabe a gilt eine Sorte als 
unterscheidbar, wenn sie sich in der 
Ausprägung der aus einem besonderen 
Genotyp oder einer besonderen 
Kombination von Genotypen 
resultierenden Merkmale von jeder 

(1) Für die Zwecke der amtlichen 
Beschreibung gemäß Artikel 47 Absatz 1 
Buchstabe a gilt eine Sorte als 
unterscheidbar, wenn sie sich in der 
Ausprägung der aus einem besonderen 
Genotyp oder einer besonderen 
Kombination von Genotypen 
resultierenden Merkmale von jeder 
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anderen Sorte, deren Bestehen zum 
gemäß Artikel 58 festgestellten Zeitpunkt 
der Antragstellung allgemein bekannt ist, 
deutlich unterscheiden lässt. 

anderen Sorte, die zum gemäß Artikel 58 
festgestellten Zeitpunkt der Antragstellung 
allgemein bekannt ist, deutlich 
unterscheiden lässt. 

 

Abänderung  220 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 48 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Die Sorte ist in einem nationalen 
Sortenregister eingetragen. 

a) Die Sorte ist in einem nationalen 
Sortenregister oder in Unterlagen 
eingetragen, die der zuständigen Behörde 
von natürlichen oder juristischen 
Personen, die am Verkauf von PVM an 
Endnutzer oder an der dynamischen 
Erhaltung beteiligt sind, zur Verfügung 
gestellt werden. 

Abänderung  221 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) die Merkmale, die die 
Nachhaltigkeit von Lagerung, Verarbeitung 
und Verteilung verbessern, 

f) die Merkmale, die die 
Nachhaltigkeit von Anbau, Ernte, 
Lagerung, Verarbeitung, Verteilung und 
Nutzung verbessern, 

 

Abänderung  222 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die Qualität oder 
ernährungsphysiologische Merkmale. 

g) die Qualität oder 
ernährungsphysiologischen Merkmale 
oder Merkmale, die für die Verarbeitung 
von Bedeutung sind; 
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Abänderung  223 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) die Reduzierung der vor oder nach 
der Ernte anfallenden Abfälle. 

 

Abänderung  224 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Prüfung des Wertes für den 
nachhaltigen Anbau und die nachhaltige 
Nutzung wird für die in Anhang I Teile B 
und C aufgeführten Arten auf freiwilliger 
Basis ermöglicht. Wurde die Prüfung des 
nachhaltigen Anbaus und der 
nachhaltigen Nutzung durch eine 
zuständige Behörde oder unter der 
amtlichen Aufsicht und Anleitung der 
zuständigen Behörde gemäß Artikel 61 
durchgeführt, so ist die Angabe in dem in 
Artikel 17 Absatz 5 genannten Bereich des 
Etiketts gestattet. Diese Angabe darf sich 
nur auf die Merkmale beziehen, bei denen 
sich bei der Prüfung eine deutliche 
Verbesserung gegenüber anderen Sorten 
derselben Art gezeigt hat. Das freiwillige 
System ermöglicht es den zuständigen 
Behörden, Methoden zur Bewertung der 
in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a 
bis g aufgeführten Merkmale zu 
entwickeln. 

 

Abänderung  225 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Methoden zur Bewertung der 
in Absatz 1 Buchstaben a bis g 
aufgeführten Merkmale festlegt, 

b) die Methoden zur Bewertung der 
in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a 
bis ga aufgeführten Merkmale festlegt, 

 

Abänderung  226 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Mit diesen delegierten Rechtsakten wird 
sichergestellt, dass die 
Mindestanforderungen, Methoden und 
Standards gemäß Unterabsatz 1 
Buchstaben a bis c, die für Anhang I 
Teile D und E gelten, auf die besonderen 
Merkmale dieser Arten und ihre 
Endnutzungen sowie auf die Ziele Vielfalt 
und Innovation abgestimmt sind. 

 

Abänderung  227 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 3 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten einen 
Beschluss erlassen, in dem sie einen 
Mitgliedstaat auffordert, diese 
Vorschriften aufzuheben oder zu ändern, 
wenn sie auf der Grundlage der 
verfügbaren wissenschaftlichen und 
technischen Erkenntnisse als ungeeignet 
für die Prüfung des Wertes für den 
nachhaltigen Anbau und die nachhaltige 
Nutzung einer Sorte erachtet werden. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

entfällt 
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Abänderung  228 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ist die zuständige Behörde nicht in der 
Lage, eine Prüfung unter 
ökologischen/biologischen Bedingungen 
oder eine Prüfung bestimmter Merkmale, 
einschließlich der Krankheitsanfälligkeit, 
durchzuführen, so können die 
Untersuchungen unter Bedingungen mit 
geringem Aufwand und nur mit den für 
den Abschluss der Untersuchung 
unbedingt erforderlichen Behandlungen 
mit Pestiziden und anderen externen 
Produktionsmitteln durchgeführt werden. 

Ist die zuständige Behörde nicht in der 
Lage, eine Prüfung unter 
ökologischen/biologischen Bedingungen 
oder eine Prüfung bestimmter Merkmale, 
einschließlich der Krankheitsanfälligkeit, 
durchzuführen, so können die 
Untersuchungen unter Bedingungen der 
Umstellung auf 
ökologischen/biologischen Landbau oder 
Bedingungen mit geringem Aufwand und 
nur mit den für den Abschluss der Prüfung 
unbedingt erforderlichen Behandlungen 
mit Pestiziden und anderen externen 
Produktionsmitteln durchgeführt werden. 
Gegebenenfalls erstatten die 
Mitgliedstaaten der Kommission jährlich 
Bericht über die Gründe dafür, dass keine 
Prüfungen unter 
ökologischen/biologischen Bedingungen 
durchgeführt werden, sowie über die 
Durchführung von Prüfungen unter 
nichtökologischen/nichtbiologischen 
Bedingungen. 

 

Abänderung  229 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die zuständigen Behörden können 
Prüfungen von konventionellem Saatgut 
unter Bedingungen mit geringem 
Aufwand, unter Bedingungen der 
Umstellung auf 
ökologischen/biologischen Landbau oder 
unter Bedingungen des 
ökologischen/biologischen Landbaus 
einbeziehen. 
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Abänderung  230 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Bis zum … [10 Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] 
bewertet die Kommission die Ergebnisse 
des freiwilligen Systems nach Absatz 1a 
und fasst die Ergebnisse dieser Bewertung 
in einem Bericht an das Europäische 
Parlament und den Rat zusammen. 

 

Abänderung  231 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Sie verfügt über einen Hinweis auf 
ihre erste Ursprungsregion. 

b) Sie verfügt über einen Hinweis auf 
ihre erste Ursprungsregion, soweit 
bekannt, oder auf die örtlichen 
Bedingungen, unter denen sie neu 
gezüchtet wurde. 

 

Abänderung  232 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Das Registrierung gemäß diesem Artikel 
ist für den Antragsteller kostenlos. 

 

Abänderung  233 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zuständige Behörde erkennt die 
Registrierung einer Erhaltungssorte an 
oder lehnt sie ab, nachdem sie geprüft hat, 
ob sie den Anforderungen von Absatz 1 
entspricht. 

Die zuständige Behörde erkennt die 
Registrierung einer Erhaltungssorte an 
oder lehnt sie ab, nachdem sie geprüft hat, 
ob sie den Anforderungen von Absatz 1 
entspricht. Die zuständige Behörde 
übermittelt dem Antragsteller ihren 
Beschluss. Im Falle einer Ablehnung der 
Eintragung gibt sie die Gründe für diese 
Ablehnung an. 

 

Abänderung  234 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Merkmale 
und Informationen festlegen, die diese 
Beschreibung gegebenenfalls für 
bestimmte Arten umfassen sollte. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 76 
Absatz 2 erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  235 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 53a 

 Anforderungen an die Registrierung eines 
selektierten Klons und von polyklonalem 

PVM im Register des jeweiligen 
Mitgliedstaats 

 (1) Der Antragsteller muss bei der 
zuständigen Behörde einen Antrag 
stellen, in dem er Folgendes angibt: 

 a) die Art und gegebenenfalls die 
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Sorte, zu der der selektierte Klon oder das 
polyklonale PVM gehört, wobei die Sorte 
in einem nationalen Sortenregister 
gemäß Artikel 44 eingetragen sein muss, 

 b) die vorgeschlagene Bezeichnung 
und Synonyme, 

 c) gegebenenfalls die Beschreibung 
des polyklonalen PVM, 

 d) den Erhaltungszüchter des 
selektierten Klons oder des polyklonalen 
PVM, 

 e) einen Verweis auf die 
Beschreibung der wesentlichen Merkmale 
der Sorte, zu der der selektierte Klon oder 
das polyklonale PVM gehört, 

 f) eine Beschreibung der wichtigsten 
Merkmale in Bezug auf den Wert für den 
nachhaltigen Anbau und die nachhaltige 
Nutzung des selektierten Klons oder des 
polyklonalen PVM, 

 g) die geschätzte genetische 
Überlegenheit des selektierten Klons oder 
des polyklonalen PVM in Bezug auf die 
Gesamtleistung der betreffenden Sorte, 

 h) Informationen darüber, ob der 
selektierte Klon oder das polyklonale 
PVM bereits in einem Register eines 
anderen Mitgliedstaats eingetragen ist. 

 (2) Um im Register des jeweiligen 
Mitgliedstaats registriert zu werden, 
muss der selektierte Klon folgende 
Anforderungen erfüllen: 

 a) Er wird innerhalb der Sorte, zu der 
er gehört, aufgrund einiger besonderer 
intravarietal phänotypischer Merkmale 
und seines Pflanzengesundheitsstatus, die 
dem selektierten Klon bessere 
Leistungseigenschaften verleihen, nach 
international anerkannten Methoden, die 
auf den Methoden der Internationalen 
Organisation für Rebe und Wein beruhen, 
selektiert. 

 b) Die Übereinstimmung des 
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selektierten Klons mit der Identität der 
Sorte wird durch die Beobachtung der 
phänotypischen Merkmale und 
gegebenenfalls durch die 
Molekularanalyse nach international 
anerkannten Normen sichergestellt. 

 (3) Um im Register des jeweiligen 
Mitgliedstaats registriert zu werden, 
muss das polyklonale PVM folgende 
Anforderungen erfüllen: 

 a) Es wird in einem einzigen 
Feldversuch mit einer repräsentativen 
Stichprobe der gesamten genetischen 
Vielfalt der Sorte nach einem 
Versuchsplan ausgewählt, der auf 
international anerkannten Methoden 
beruht. Dieser Plan beruht auf den von 
der Internationalen Organisation für Rebe 
und Wein vorgeschriebenen Methoden 
und setzt sich aus sieben bis 20 
verschiedenen Genotypen zusammen 1a. 

 b) Die Übereinstimmung des 
polyklonalen PVM mit der Identität der 
Sorte wird durch die Beobachtung der 
phänotypischen Merkmale und 
gegebenenfalls durch die 
Molekularanalyse nach international 
anerkannten Normen sichergestellt. 

 (4) Die zuständige Behörde 
entscheidet erst dann über die 
Registrierung im Register des 
Mitgliedstaats, wenn sie zu dem Schluss 
gelangt ist, dass die für die jeweilige Art 
von Material geltenden Bedingungen 
gemäß den Absätzen 2 bzw.  3 erfüllt 
sind. 

 ____________________ 

 1a Die Internationale Organisation für 
Rebe und Wein, Entschließung OIV-VITI 
564B[1]2019. 
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Abänderung  236 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 54 – Absatz 1 – Buchstabe c – Absatz 1 – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) unter der eine andere Sorte 
derselben oder einer eng verwandten Art 
in einem nationalen Sortenregister oder 
im Sortenregister der Union eingetragen 
ist oder 

i) unter der eine andere Sorte 
derselben oder einer eng verwandten Art 
in einem nationalen Sortenregister oder 
im Sortenregister der Union oder in 
Unterlagen eingetragen ist, die der 
zuständigen Behörde von einer 
natürlichen oder juristischen Person, die 
an der dynamischen Erhaltung beteiligt 
ist, vorgelegt werden; 

 

Abänderung  237 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 54 – Absatz 1 – Buchstabe c – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

es sei denn, diese in Ziffer i oder ii 
genannte Sorte besteht nicht mehr fort 
und ihre Bezeichnung hat keine größere 
Bedeutung erlangt, 

entfällt 

 

Abänderung  238 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) den Vorschlag einer Bezeichnung, d) eine vorläufige Bezeichnung, 

 

Abänderung  239 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) eine von dem Antragsteller 
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vorgeschlagene Sortenbezeichnung, die 
dem Antrag beigefügt werden kann, 

 

Abänderung  240 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) wenn die Sorte einen genetisch 
veränderten Organismus enthält oder aus 
einem solchen besteht, den Nachweis, dass 
der betreffende genetisch veränderte 
Organismus gemäß der 
Richtlinie 2001/18/EG oder der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 für den 
Anbau in der Union oder gegebenenfalls 
gemäß Artikel 26b der 
Richtlinie 2001/18/EG in dem betreffenden 
Mitgliedstaat zugelassen ist, 

j) wenn die Sorte einen genetisch 
veränderten Organismus enthält oder aus 
einem solchen besteht, den Nachweis, dass 
der betreffende genetisch veränderte 
Organismus gemäß der Richtlinie 
2001/18/EG oder der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 für den Anbau in der Union 
oder gegebenenfalls gemäß Artikel 26b der 
Richtlinie 2001/18/EG in dem betreffenden 
Mitgliedstaat zugelassen ist, sowie den 
Nachweis, dass die Anbau- und 
Überwachungsvorschriften in der 
jeweiligen Vegetationsperiode eingehalten 
wurden, 

 

Abänderung  241 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

k) wenn sich der Antrag auf 
Erhaltungssorten bezieht, Informationen 
über die Erstellung einer amtlich 
anerkannten Beschreibung der Sorte, 
einen Nachweis dieser Beschreibung und 
etwaige Belegdokumente oder 
Veröffentlichungen, 

entfällt 

 

Abänderung  242 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 – Buchstabe o 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

o) den beabsichtigten 
Verwendungszweck oder die 
Anbaubedingungen der Sorte, 
gegebenenfalls gemäß Artikel 47 
Absatz 2. 

o) falls die Sorte herbizidtolerant im 
Sinne des Artikels 47 Absatz 1 Buchstabe f 
ist oder im Sinne des Artikels 47 Absatz 1 
Buchstabe g besondere Merkmale 
aufweist, die zu unerwünschten 
agronomischen Wirkungen führen 
können, die Angabe dieser Tatsache, 

 

Abänderung  243 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 – Buchstabe o a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 oa) die für die Entwicklung der Sorte 
eingesetzten Züchtungsverfahren,  

 

Abänderung  244 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 – Buchstabe o b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ob) das Bestehen von Rechten des 
geistigen Eigentums an der Sorte, ihren 
Bestandteilen und Merkmalen innerhalb 
der Grenzen der für diese Sorte 
beantragten oder dem Antragsteller 
gewährten Rechte, auch wenn der 
Antragsteller eine vertragliche Lizenz 
unterzeichnet oder eine Zwangslizenz für 
die Nutzung eines Patents erhalten hat, 
das Eigentum eines anderen 
Unternehmers ist. 

 

Abänderung  245 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 61 – Absatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Abweichend von Artikel 59 
Absatz 2 kann die technische Prüfung, ob 
die Sorte einen Wert für den nachhaltigen 
Anbau und die nachhaltige Nutzung 
gemäß Artikel 52 hat, oder ein Teil davon 
vom Antragsteller durchgeführt werden, 
wenn 

(1) Abweichend von Artikel 59 
Absatz 2, und nur für Unternehmer im 
Rahmen des freiwilligen Systems gemäß 
Artikel 52 Absatz 1a, kann die zuständige 
Behörde dem Antragsteller die Zulassung 
erteilen, die technische Prüfung, ob die 
Sorte einen Wert für den nachhaltigen 
Anbau und die nachhaltige Nutzung 
gemäß Artikel 52 hat, oder einen Teil 
davon durchzuführen, wenn 

 

Abänderung  246 
 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 61 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) dieser Antragsteller von der 
zuständigen Behörde des jeweiligen 
Mitgliedstaats zugelassen wurde, 

entfällt 

 

Abänderung  247 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 61 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) die Prüfung nicht die 
Risikobewertung ersetzt, die in dem 
Antrag auf Zulassung gemäß der 
Richtlinie 2001/18/EG über genetisch 
veränderte Organismen  gewonnene 
Pflanzen vorgesehen ist. 

 

Abänderung  248 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 63 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=


 

 1364 

(3) Dieser Artikel gilt unbeschadet des 
Artikels 8 der Verordnung (EU) 2017/625. 

(3) Dieser Artikel gilt unbeschadet des 
Artikels 8 der Verordnung (EU) 
2017/625. Die zuständigen Behörden 
tragen der Wahrung der Vertraulichkeit 
von Geschäfts- oder 
Betriebsinformationen gebührend 
Rechnung, soweit eine solche 
Vertraulichkeit nach dem Unionsrecht 
oder dem nationalen Recht zum Schutz 
eines berechtigten wirtschaftlichen 
Interesses vorgesehen ist. 

 

Abänderung  249 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) sie feststellt, dass die jeweiligen 
Anforderungen gemäß Artikel 47 Absatz 1 
nicht erfüllt sind, oder 

a) sie feststellt, dass die jeweiligen 
Anforderungen gemäß Artikel 47 Absatz 1 
und Artikel 48 nicht erfüllt sind, oder 

 

Abänderung  250 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 68 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Abweichend von den Artikeln 54 
bis 67 tragen die zuständigen Behörden 
alle Sorten, die amtlich zugelassen sind 
oder vor dem … [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] in die gemäß Artikel 5 
der Richtlinie 68/193/EWG, Artikel 3 der 
Richtlinie 2002/53/EG, Artikel 3 Absatz 2 
der Richtlinie 2002/55/EG und Artikel 7 
Absatz 4 der Richtlinie 2008/90/EG von 
ihren Mitgliedstaaten erstellten Katalogen, 
Verzeichnissen oder Registern eingetragen 
wurden, unverzüglich in ihre nationalen 
Sortenregister ein, ohne das in diesen 
Artikeln festgelegte 
Registrierungsverfahren anzuwenden. 

(1) Abweichend von den Artikeln 54 
bis 67 tragen die zuständigen Behörden 
alle Sorten, die amtlich zugelassen sind 
oder vor dem … [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] in die gemäß Artikel 5 
der Richtlinie 68/193/EWG, Artikel 3 der 
Richtlinie 2002/53/EG und Artikel 3 
Absatz 2 der Richtlinie 2002/55/EG von 
ihren Mitgliedstaaten erstellten Katalogen, 
Verzeichnissen oder Registern eingetragen 
wurden, sowie Sorten mit einer amtlichen 
Beschreibung gemäß Artikel 7 der 
Richtlinie 2008/90/EG unverzüglich in ihre 
nationalen Sortenregister ein, ohne das in 
diesen Artikeln festgelegte 
Registrierungsverfahren anzuwenden. 
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Abänderung  251 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 68 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Abweichend von Artikel 53 werden 
Sorten, die gemäß Artikel 3 der 
Richtlinie 2008/62/EG und Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie 2009/145/EG vor 
dem … [Amt für Veröffentlichungen, bitte 
das Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung einfügen] zugelassen wurden, 
unverzüglich in die nationalen 
Sortenregister als Erhaltungssorten mit 
einer amtlich anerkannten Beschreibung 
eingetragen, ohne dass das in dem 
genannten Artikel vorgesehene 
Registrierungsverfahren angewendet wird. 

(2) Abweichend von Artikel 53 werden 
Sorten, die gemäß Artikel 3 der Richtlinie 
2008/62/EG, Artikel 3 Absatz 1 und 
Artikel 21 Absatz 1 der Richtlinie 
2009/145/EG zugelassen wurden, sowie 
Sorten, für die vor dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] eine 
amtlich anerkannte Beschreibung gemäß 
Artikel 7 der Richtlinie 2008/90/EG 
vorliegt, unverzüglich in die nationalen 
Sortenregister als Erhaltungssorten mit 
einer amtlich anerkannten Beschreibung 
eingetragen, ohne dass das in dem 
genannten Artikel vorgesehene 
Registrierungsverfahren angewendet wird. 

 

Abänderung  252 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 69 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für Sorten von Arten, die Pflanzen von 
Obstarten angehören, und von 
Vermehrungsgut von Reben, die in 
Anhang I Teil C bzw. D gelistet sind, 
beträgt diese Geltungsdauer der 
Registrierung jedoch 30 Jahre. 

Für Erhaltungssorten und Sorten von 
Arten, die Pflanzen von Obstarten 
angehören, und von Vermehrungsgut von 
Reben, die in Anhang I Teil C bzw. D 
gelistet sind, beträgt diese Geltungsdauer 
der Registrierung jedoch 30 Jahre. 

 

Abänderung  253 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 70 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die zuständige Behörde kann von 
Amts wegen die Registrierung einer Sorte 
verlängern, wenn sie von den 

(4) Die zuständige Behörde kann von 
Amts wegen die Registrierung einer Sorte 
verlängern, wenn sie von den 
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betreffenden Unternehmern und 
Landwirten weiterhin stark nachgefragt 
wird oder dies im Interesse der Erhaltung 
der pflanzengenetischen Ressourcen 
geboten ist. 

betreffenden Unternehmern und 
Landwirten weiterhin stark nachgefragt 
wird oder dies im Interesse der Erhaltung 
der pflanzengenetischen Ressourcen 
geboten ist, sofern die Sorte nicht mehr 
durch einen Sortenschutztitel gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates 
geschützt ist und sofern die Sorte seit 
mindestens zwei Jahren von der Liste 
gestrichen ist. 

 

Abänderung  254 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 75 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 
Absatz 3, Artikel 7 Absatz 3, Artikel 8 
Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 15 
Absatz 5, Artikel 20 Absatz 2, Artikel 22 
Absatz 2, Artikel 24 Absatz 4, Artikel 27 
Absatz 3, Artikel 46 Absatz 2, Artikel 47 
Absatz 3, Artikel 52 Absatz 3, Artikel 54 
Absatz 4, Artikel 61 Absatz 3 und Artikel 62 
Absatz 1 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung 
übertragen. 

Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 3, 
Artikel 7 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 4, 
Artikel 10 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 3, 
Artikel 15 Absatz 5, Artikel 20 Absatz 2, 
Artikel 22 Absatz 2, Artikel 24 Absatz 4, 
Artikel 27 Absatz 3, Artikel 30a, Artikel 33 
Absätze 1 und 3, Artikel 38 Absätze 1 und 
2, Artikel 46 Absatz 2, Artikel 47 Absatz 3, 
Artikel 52 Absatz 3, Artikel 54 Absatz 4, 
Artikel 61 Absatz 3 und Artikel 62 Absatz 1 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] 
übertragen. 

 

Abänderung  255 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 75 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 3, Artikel 7 Absatz 3, 
Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2, 
Artikel 15 Absatz 5, Artikel 20 Absatz 2, 
Artikel 22 Absatz 2, Artikel 24 Absatz 4, 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 3, Artikel 7 Absatz 3, 
Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2, 
Artikel 12 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 5, 
Artikel 20 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 2, 
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Artikel 27 Absatz 3, Artikel 46 Absatz 2, 
Artikel 47 Absatz 3, Artikel 52 Absatz 3, 
Artikel 54 Absatz 4, Artikel 61 Absatz 3 und 
Artikel 62 Absatz 1 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
festgelegten Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

Artikel 24 Absatz 4, Artikel 27 Absatz 3, 
Artikel 30a, Artikel 33 Absätze 1 und 2, 
Artikel 38 Absätze 1 und 2, Artikel 46 
Absatz 2, Artikel 47 Absatz 3, Artikel 52 
Absatz 3, Artikel 54 Absatz 4, Artikel 61 
Absatz 3 und Artikel 62 Absatz 1 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

 

Abänderung  256 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 75 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 7 
Absatz 3, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 
Absatz 2, Artikel 15 Absatz 5, Artikel 20 
Absatz 2, Artikel 22 Absatz 2, Artikel 24 
Absatz 4, Artikel 27 Absatz 3, Artikel 46 
Absatz 2, Artikel 47 Absatz 3, Artikel 52 
Absatz 3, Artikel 54 Absatz 4, Artikel 61 
Absatz 3 und Artikel 62 Absatz 1 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben hat oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 7 
Absatz 3, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 
Absatz 2, Artikel 12 Absatz 3, Artikel 15 
Absatz 5, Artikel 20 Absatz 2, Artikel 22 
Absatz 2, Artikel 24 Absatz 4, Artikel 27 
Absatz 3, Artikel 30a, Artikel 33 Absätze 1 
und 3, Artikel 38 Absätze 1 und 2, 
Artikel 46 Absatz 2, Artikel 47 Absatz 3, 
Artikel 52 Absatz 3, Artikel 54 Absatz 4, 
Artikel 61 Absatz 3 und Artikel 62 Absatz 1 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben hat oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
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Monate verlängert. Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  257 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 77 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Mengen an zertifiziertem und 
Standard-PVM und die für seine 
Erzeugung genutzten Flächen pro Jahr 
und Art, wobei sie insbesondere die 
Mengen angeben, die für 
ökologische/biologische Sorten verwendet 
werden, die für die 
ökologische/biologische Erzeugung 
geeignet sind, 

a) die Mengen an zertifiziertem und 
Standard-PVM pro Jahr und Art, wobei sie 
insbesondere die Mengen angeben, die für 
ökologische/biologische Sorten verwendet 
werden, die für die 
ökologische/biologische Erzeugung 
geeignet sind, 

 

Abänderung  258 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 77 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Zahl der Unternehmer, die die 
Ausnahmen betreffend die Abgabe an 
Endnutzer gemäß Artikel 28 in Anspruch 
nehmen, die betreffenden Arten und die 
Gesamtmengen an PVM je Art, 

d) die Zahl der Unternehmer, die die 
Ausnahmen betreffend die Abgabe an 
Endnutzer gemäß Artikel 28 in Anspruch 
nehmen, und die betreffenden Arten, 

 

Abänderung  259 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 77 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) die Zahl der Genbanken, 
Organisationen und Netze mit dem 
satzungsmäßigen oder anderweitig 
erklärten Ziel, pflanzengenetische 
Ressourcen zu erhalten, gemäß Artikel 29 

e) die Zahl der 
Erhaltungsorganisationen und -netze mit 
dem satzungsmäßigen oder anderweitig 
erklärten Ziel, pflanzengenetische 
Ressourcen zu erhalten, gemäß Artikel 29 
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sowie die betreffenden Arten, sowie die betreffenden Arten, 

 

Abänderung  260 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 77 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) die für das zwischen Landwirten in 
natura ausgetauschte Saatgut gemäß 
Artikel 30 festgelegten Mengen je Art, 

entfällt 

 

Abänderung  261 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 77 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die je Art zugelassenen Mengen an 
PVM, das für Untersuchungen und 
Versuche zur Züchtung neuer Sorten 
bestimmt ist, gemäß Artikel 31, 

entfällt 

 

Abänderung  331 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 77 – Absatz 1 – Buchstabe k a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ka) die Fortschritte bei der Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung von 
pflanzengenetischen Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft, d. h. die 
Zahl der Einrichtungen, die mitgeteilt 
haben, dass sie Artikel 29 in Anspruch 
nehmen, und andere damit 
zusammenhängende Daten. 

 
 

Abänderung  262 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 78 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften über Sanktionen, die bei 
Verstößen gegen diese Verordnung zu 
verhängen sind, und treffen alle für die 
Anwendung der Sanktionen erforderlichen 
Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission diese Vorschriften 
und Maßnahmen unverzüglich mit und 
melden ihr etwaige spätere Änderungen. 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften über Sanktionen, die bei 
Verstößen gegen diese Verordnung zu 
verhängen sind, und treffen alle für die 
Anwendung der Sanktionen erforderlichen 
Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig, 
vorbeugend und abschreckend sein. Die 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften und Maßnahmen 
unverzüglich mit und melden ihr etwaige 
spätere Änderungen. 

 

Abänderung  263 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 81 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 81 entfällt 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/848  

Die Verordnung (EU) 2018/848 wird wie 
folgt geändert: 

 

(1) Artikel 3 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 17 erhält folgende 
Fassung: ‚Pflanzenvermehrungsmaterial‘: 

 

„17. Pflanzenvermehrungsmaterial im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates(*)+;“; 

 

____________  

(*) Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates … 
(ABl. …, S. …). [Die Fußnote, die in dieser 
Verordnung enthalten sein wird, wird hier 
eingefügt.] 

 

[+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
fügen Sie die Nummer dieser Verordnung 
in den Text ein und geben Sie in der 
Fußnote die Nummer, das Datum, den 
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Titel und die ABl.-Fundstelle dieser 
Verordnung an.] 

b) Nummer 18 erhält folgende 
Fassung: ‚ökologisches/biologisches 
heterogenes Material‘: 

 

„18. heterogenes Material im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 27 der Verordnung 
(EU) …/…(*)++, das im Einklang mit dieser 
Verordnung erzeugt wurde;“. 

 

____________  

(*) Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates … 
(ABl. …, S. …). [Die Fußnote, die in dieser 
Verordnung enthalten sein wird, wird hier 
eingefügt.] 

 

[++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
im Text die Nummer dieser Verordnung 
einfügen.]“ 

 

(2) Artikel 13 wird gestrichen.  

(3) In Anhang II Teil I der Verordnung 
(EU) 2018/848 erhält Nummer 1.8.4 
Absatz 2 folgende Fassung: „Alle 
Vermehrungsmethoden außer 
pflanzlichen Gewebekulturen, 
Zellkulturen, Keimplasma, Meristemen, 
Klon-Chimären, durch Mikrovermehrung 
entstandenes Material müssen in 
zertifizierter ökologischer/biologischer 
Bewirtschaftung durchgeführt werden.“. 

 

 

Abänderung  264 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 83 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Artikel 52 gilt ab dem ... 
[60 Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] für die 
in Anhang I Teile B und C aufgeführten 
Arten. Sie ist in allen ihren Teilen 
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

b) Artikel 52 gilt, sofern die 
entsprechenden Prüfungsanforderungen, 
-methoden und -standards für die 
Bewertung der in Artikel 52 Absatz 1 
Unterabsatz 2 Buchstaben a bis gb 
aufgeführten Merkmale vorliegen. Sie 
sind in allen ihren Teilen verbindlich und 
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gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

 

Abänderung  265 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil A – Zeile 107 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Cicer arietinum 

 Camelina sativa 

 Fagopyrum esculentum 

 Lens culinaris 

 Triticum monococcum 

 Chenopodium quinoa 

 Vicia ervilia 

 Vicia narbonensis 

 Tritordeum 

 Lathyrus sativus 

 Eragrostis tef 

 Ceratonia siliqua 

 

Abänderung  266 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil B – Zeile 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Salvia hispanica. 

 

Abänderung  267 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil B – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
VORSTUFEN-, BASIS- UND ZERTIFIZIERTEM 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
VORSTUFEN-, BASIS- UND ZERTIFIZIERTEM 
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MATERIAL VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
ARTEN UND GEMÜSEARTEN 

MATERIAL VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
ARTEN UND GEMÜSEARTEN SOWIE 
PFLANZEN VON OBSTARTEN 

 

Abänderung  268 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG, 
REGISTRIERUNG UND DAS 
INVERKEHRBRINGEN SELEKTIERTER 
KLONE, MULTIKLONALER MISCHUNGEN 
UND VON POLYKLONALEM PVM AUS 
VORSTUFEN-, BASIS- UND ZERTIFIZIERTEM 
MATERIAL GEMÄẞ ARTIKEL 9 ABSATZ 1 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN 
SELEKTIERTER KLONE AUS VORSTUFEN-, 
BASIS- UND ZERTIFIZIERTEM MATERIAL 
GEMÄẞ ARTIKEL 9 ABSATZ 1 

 

Abänderung  269 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anforderungen an die Erzeugung 
selektierter Klone, multiklonaler 
Mischungen und von polyklonalem PVM 
aus Vorstufen-, Basis- und zertifiziertem 
Material 

Anforderungen an die Erzeugung 
selektierter Klone aus Vorstufen-, Basis- 
und zertifiziertem Material 

 

Abänderung  270 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe A – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Die Identität des selektierten Klons, 
der multiklonalen Mischung oder des 
polyklonalen PVM muss mit einem 
amtlichen Etikett oder einem Etikett des 
Unternehmers bestimmt und vom 
Unternehmer aufgezeichnet werden, um 
die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. 

a) Die Identität des selektierten Klons 
muss mit einem amtlichen Etikett oder 
einem Etikett des Unternehmers bestimmt 
und vom Unternehmer aufgezeichnet 
werden, um die Rückverfolgbarkeit zu 
gewährleisten. Das Etikett des Materials 
oder die Aufzeichnungen über die 
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Das Etikett des Materials oder die 
Aufzeichnungen über die jeweiligen 
Mutterpflanzen für die Erzeugung jedes 
selektierten Klons und die jeweiligen 
Genotypen für die Erzeugung des 
polyklonalen PVM sind vom Unternehmer 
nach dem Inverkehrbringen des PVM 
aufzubewahren. 

jeweiligen Mutterpflanzen für die 
Erzeugung jedes selektierten Klons sind 
vom Unternehmer nach dem 
Inverkehrbringen des PVM 
aufzubewahren. 

 

Abänderung  271 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe A – Buchstabe b – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) ein ausreichender Abstand zu 
anderen Pflanzen derselben Gattung oder 
Art gegeben ist, der auf der Grundlage 
der botanischen Merkmale jeder Art und 
je nach Kategorie des Materials bestimmt 
wird, damit der Schutz vor unerwünschter 
Fremdbestäubung gegeben ist und eine 
Kreuzbestäubung mit anderen Kulturen 
vermieden wird, 

entfällt 

 

Abänderung  272 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe B – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Die jeweiligen Mutterpflanzen und 
die jeweiligen Genotypen sind im Falle 
von Mängeln als Quelle für PVM 
auszuschließen. 

d) Die jeweiligen Mutterpflanzen sind 
im Falle von Mängeln als Quelle für PVM 
auszuschließen. 

 

Abänderung  273 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe B – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die jeweiligen Mutterpflanzen und e) Die jeweiligen Mutterpflanzen sind 
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die jeweiligen Genotypen sind während 
sämtlicher Phasen des Anbaus unter 
Bedingungen zu halten, die die Erzeugung 
von PVM ermöglichen und ihre 
Identifizierung und die Überprüfung der 
Übereinstimmung mit der amtlichen 
Beschreibung oder der amtlich 
anerkannten Beschreibung ihrer Sorte 
ermöglichen. Bei Mutterpflanzen, die nicht 
zu einer Sorte gehören, bezieht sich diese 
Überprüfung der Übereinstimmung mit 
der amtlichen Beschreibung oder der 
amtlich anerkannten Beschreibung auf die 
Art, zu der diese Mutterpflanzen gehören. 

während sämtlicher Phasen des Anbaus 
unter Bedingungen zu halten, die die 
Erzeugung von PVM ermöglichen und ihre 
Identifizierung und die Überprüfung der 
Übereinstimmung mit der amtlichen 
Beschreibung oder der amtlich 
anerkannten Beschreibung ihrer Sorte 
ermöglichen. Bei Mutterpflanzen, die nicht 
zu einer Sorte gehören, bezieht sich diese 
Überprüfung der Übereinstimmung mit 
der amtlichen Beschreibung oder der 
amtlich anerkannten Beschreibung auf die 
Art, zu der diese Mutterpflanzen gehören. 

 

Abänderung  274 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe B – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Bei multiklonalen Mischungen ist 
die Mischung selektierter Klone, aus 
denen die multiklonale Mischung besteht, 
vor der endgültigen Verpackung des 
betreffenden PVM herzustellen und hat 
identische Anteile aller selektierten Klone, 
die die multiklonale Mischung bilden, zu 
enthalten. 

entfällt 

 

Abänderung  275 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe B – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) Bei polyklonalem PVM ist die 
Mischung der Genotypen, aus denen das 
polyklonale PVM besteht, vor der 
endgültigen Verpackung dieses PVM 
herzustellen und hat identische Anteile 
aller Genotypen, die das polyklonale PVM 
bilden, zu enthalten 

entfällt 
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Abänderung  276 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil C – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Anforderungen an die 
Registrierung eines selektierten Klons, 
einer multiklonalen Mischung und von 
polyklonalem PVM 

entfällt 

a) Der Antragsteller muss bei der 
zuständigen Behörde einen Antrag 
stellen, in dem er Folgendes angibt: 

 

i) die Art und gegebenenfalls die 
Sorte, zu der der selektierte Klon, die 
multiklonale Mischung oder das 
polyklonale PVM gehört, wobei die Sorte 
in einem nationalen Sortenregister 
gemäß Artikel 44 eingetragen ist, 

 

ii) die vorgeschlagene Bezeichnung 
und Synonyme, 

 

iii) gegebenenfalls die Beschreibung 
der Zusammensetzung der multiklonalen 
Mischung oder des polyklonalen PVM, 

 

iv) den Erhaltungszüchter des 
selektierten Klons, der multiklonalen 
Mischung oder des polyklonalen PVM, 

 

v) einen Verweis auf die 
Beschreibung der wesentlichen Merkmale 
der Sorte, zu der der selektierte Klon, die 
multiklonale Mischung oder das 
polyklonale PVM gehört, 

 

vi) eine Beschreibung der wichtigsten 
Merkmale in Bezug auf den Wert für den 
nachhaltigen Anbau und die nachhaltige 
Nutzung des selektierten Klons, der 
multiklonalen Mischung oder des 
polyklonalen PVM, 

 

vii) die geschätzte genetische 
Überlegenheit des selektierten Klons, der 
multiklonalen Mischung oder des 
polyklonalen PVM in Bezug auf die 
Gesamtleistung der betreffenden Sorte, 
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viii) Informationen darüber, ob der 
selektierte Klon, die multiklonale 
Mischung oder das polyklonale PVM 
bereits in einem Register eines anderen 
Mitgliedstaats eingetragen ist. 

 

b) Der selektierte Klon, die 
multiklonale Mischung oder das 
polyklonale PVM müssen die folgenden 
Anforderungen erfüllen, die für den 
jeweiligen Materialtyp gelten, damit sie 
registriert werden können: 

 

i) Das polyklonale PVM wird in 
einem einzigen Feldversuch mit einer 
repräsentativen Stichprobe der gesamten 
genetischen Vielfalt der Sorte nach einem 
Versuchsplan ausgewählt, der auf 
international anerkannten Methoden 
beruht. Bei polyklonalem PVM von Reben 
beruht dieser Plan auf den von der 
Internationalen Organisation für Rebe 
und Wein vorgeschriebenen Methoden. 

 

ii) Bei Rebenvermehrungsmaterial 
setzt sich das polyklonale PVM aus sieben 
bis 20 verschiedenen Genotypen 
zusammen. 

 

iii) Die Übereinstimmung des 
selektierten Klons, jedes selektierten 
Klons der multiklonalen Mischung und 
jedes Genotyps des polyklonalen PVM mit 
der Identität der Sorte wird durch die 
Beobachtung der phänotypischen 
Merkmale und gegebenenfalls durch die 
Molekularanalyse nach international 
anerkannten Normen sichergestellt. 

 

Die zuständige Behörde entscheidet erst 
dann über die Registrierung, wenn sie zu 
dem Schluss gelangt ist, dass die für den 
jeweiligen Materialtyp geltenden Ziffern i 
bis iii erfüllt sind. 

 

c) Die Anforderungen für das 
Inverkehrbringen von Vorstufen-, Basis- 
und zertifiziertem Material gemäß Teil B 
Nummer 2 gelten entsprechend. 
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Abänderung  277 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil D – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
VORSTUFEN-, BASIS- UND ZERTIFIZIERTEM 
SAATGUT VON PFLANZEN VON 
OBSTARTEN, REBEN UND 
PFLANZKARTOFFELN 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
VORSTUFEN-, BASIS- UND ZERTIFIZIERTEM 
SAATGUT VON PFLANZEN VON 
OBSTARTEN, REBEN UND KARTOFFELN 

 

Abänderung  278 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil D – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anforderungen an die Erzeugung von 
Vorstufen-, Basis- und zertifiziertem 
Saatgut von Pflanzen von Obstarten, 
Reben und Pflanzkartoffeln 

Anforderungen an die Erzeugung von 
Vorstufen-, Basis- und zertifiziertem 
Saatgut von Pflanzen von Obstarten, 
Reben und Kartoffeln 

 

Abänderung  279 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe B – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Die Mutterpflanzen sind während 
sämtlicher Phasen der Erzeugung unter 
Bedingungen zu halten, die die Erzeugung 
von Saatgut zulassen und ihre 
Identifizierung und die Überprüfung der 
Übereinstimmung mit der amtlichen 
Sortenbeschreibung ermöglichen. 

d) Die Mutterpflanzen sind 
gegebenenfalls während sämtlicher 
Phasen der Erzeugung unter Bedingungen 
zu halten, die die Erzeugung von Saatgut 
zulassen und ihre Identifizierung und die 
Überprüfung der Übereinstimmung mit 
der amtlichen Sortenbeschreibung 
ermöglichen. 

 

Abänderung  280 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil B – Überschrift 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
STANDARDMATERIAL VON 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ARTEN UND 
GEMÜSEARTEN 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
STANDARDMATERIAL VON 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ARTEN UND 
GEMÜSEARTEN, OBSTARTEN UND REBEN 

 

Abänderung  281 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil B – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit Ausnahme von Buchstabe b Ziffer i 
gilt Anhang II Teil B für die Erzeugung und 
das Inverkehrbringen von 
Standardmaterial entsprechend. 

Anhang III Teil A gilt entsprechend für die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
Standardmaterial, auch für 
Erhaltungssorten, die gemäß Artikel 26 in 
Verkehr gebracht werden.  

 

Abänderung  282 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil B – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Unterlagsreben dürfen nicht als 
Standardmaterial in Verkehr gebracht 
werden. 

 

Abänderung  283 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil C – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ANFORDERUNGEN AN DIE 
REGISTRIERUNG, DIE ERZEUGUNG UND 
DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
SELEKTIERTEN KLONEN, MULTIKLONALEN 
MISCHUNGEN UND POLYKLONALEM PVM 
AUS STANDARDMATERIAL GEMÄẞ 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
POLYKLONALEM PVM GEMÄẞ ARTIKEL 9 
ABSATZ 1 
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ARTIKEL 9 ABSATZ 1 

 

Abänderung  284 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil C – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unterlagsreben dürfen nicht als 
Standardmaterial in Verkehr gebracht 
werden. 

1. Pflanzung 

 Anhang II Teil C Nummer 1 gilt 
entsprechend für das Anpflanzen von 
polyklonalem PVM. 

 

Abänderung  285 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil C – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anhang II Teil C gilt entsprechend für die 
Registrierung, die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen von selektierten Klonen, 
multiklonalen Mischungen und 
polyklonalem PVM aus Standardmaterial 

. Anbau auf dem Feld: 

 a) Während sämtlicher Phasen des 
Anbaus sind Vermehrungs- und 
Pflanzmaterial getrennt voneinander zu 
halten. 

 b) Abweicher und missgestaltete und 
beschädigte Pflanzen sind während 
sämtlicher Phasen des Anbaus zu 
entsorgen, um die Sortenechtheit und -
reinheit bzw. im Falle von Unterlagen, die 
nicht zu einer Sorte gehören, die 
Übereinstimmung mit der Identität der 
Art, auch bei deformierten oder 
beschädigten Pflanzen, sicherzustellen 
sowie für eine wirksame Erzeugung zu 
sorgen. 

 c) Die jeweiligen Mutterpflanzen 
sind im Falle von Mängeln als Quelle für 
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PVM auszuschließen. 

 d) Die jeweiligen Mutterpflanzen 
sind während sämtlicher Phasen des 
Anbaus unter Bedingungen zu halten, die 
die Erzeugung von PVM ermöglichen und 
ihre Identifizierung und die Überprüfung 
der Übereinstimmung mit der amtlichen 
Beschreibung oder der amtlich 
anerkannten Beschreibung ihrer Sorte 
ermöglichen. 

 e) Mutterpflanzen sind in ihren 
jeweiligen Wachstumsstadien, in der 
entsprechenden Häufigkeit und mit den 
für die jeweilige Gattung oder Art 
geeigneten Methoden zu kontrollieren. 

 

Abänderung  286 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil C – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Anforderungen an das 
Inverkehrbringen von polyklonalem PVM 

 Je nach den Merkmalen der einzelnen 
Gattungen oder Arten muss das Material 
alle folgenden Anforderungen erfüllen: 

 a) Es hat eine Mindestwuchskraft, 
eine bestimmte Größe und 
gegebenenfalls eine bestimmte 
Sortierung, damit die Eignung des 
Materials und eine hinreichende 
Homogenität der Partie im Hinblick auf 
das Auspflanzen gewährleistet ist. 

 b) Es ist praktisch frei von 
spezifischen Mängeln. 

 c) Die Mischung der Genotypen, aus 
denen das polyklonale PVM besteht, ist 
vor der endgültigen Verpackung dieses 
PVM herzustellen und hat identische 
Anteile aller Genotypen, die das 
polyklonale PVM bilden, zu enthalten; 
eine Toleranz ist jedoch zulässig, wobei 
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die Häufigkeit eines einzelnen Genotyps 
niemals das Doppelte der des seltensten 
Genotyps überschreiten darf. 

 

Abänderung  287 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil D – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
STANDARDSAATGUT VON PFLANZEN VON 
OBSTARTEN, REBEN UND 
PFLANZKARTOFFELN 

ANFORDERUNGEN AN DIE ERZEUGUNG 
UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
STANDARDSAATGUT VON PFLANZEN VON 
OBSTARTEN, REBEN UND KARTOFFELN 

 

Abänderung  288 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil D – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anhang II Teil D gilt entsprechend für die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
Standardsaatgut von Pflanzen von 
Obstarten, Reben und Pflanzkartoffeln. 

Anhang II Teil D gilt entsprechend für die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
Standardsaatgut von Pflanzen von 
Obstarten, Reben und Kartoffeln. 

 

Abänderung  289 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission 

 
Geänderter Text 

ANHANG IVa 

ARTEN, DIE ALS HANDELSSAATGUT ERZEUGT UND VERMARKTET WERDEN DÜRFEN 

Arachis hypogaea L. 

Biserrula pelecinus 
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Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch 

Cynodon dactylon L. 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina) 

Festuca filiformis Pour 

Hedysarum coronarium L. 

Lathyrus cicera 

Medicago × varia T. Martyn Sand 

Medicago doliata Carmingn 

Medicago italica (Mill.) Fiori 

Medicago littoralis 

Medicago murex 

Medicago polymorpha 

Medicago rugosa 

Medicago scutellata 

Medicago truncatula 

Medicago × varia Martyn Sand 

Onobrychis viciifolia Scop 

Ornithopus compressus 

Ornithopus sativus 

Phalaris aquatica L. 

Plantago lanceolata 

Poa annua 

Poa nemoralis 

Trifolium fragiferum 

Trifolium glanduliferum 

Trifolium hirtum 

Trifolium isthmocarpum 

Trifolium michelianum 

Trifolium squarrosum 

Trifolium subterraneum 

Trifolium vesiculosum 

Trigonella foenum-graecum L. 

Vicia bengahalensis L. 
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Vicia pannonica Crantz 

xFestulolium Asch. & Graebn. 

 

Abänderung  290 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Quellgebiet 1. Ursprungsgebiet 

 

Abänderung  291 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zuständigen Behörden können für die 
Erhaltungsmischungen bestimmte 
Quellgebiete ausweisen, mit denen solche 
Mischungen naturgemäß in 
Zusammenhang gebracht werden. Zu 
diesem Zweck berücksichtigen sie 
Informationen der für pflanzengenetische 
Ressourcen zuständigen Behörden oder 
anderer einschlägiger von den 
Mitgliedstaaten anerkannter 
Organisationen. 

Die zuständigen Behörden können für die 
Erhaltungsmischungen bestimmte 
Ursprungsgebiete ausweisen, mit denen 
solche Mischungen naturgemäß in 
Zusammenhang gebracht werden. Zu 
diesem Zweck berücksichtigen sie 
Informationen der für pflanzengenetische 
Ressourcen zuständigen Behörden oder 
anderer einschlägiger von den 
Mitgliedstaaten anerkannter 
Organisationen. 

 

Abänderung  292 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erstreckt sich das Quellgebiet über 
mehrere Mitgliedstaaten, so wird es im 
Rahmen einer gemeinsamen Vereinbarung 
aller betroffenen Mitgliedstaaten 
ermittelt. 

Erstreckt sich das Ursprungsgebiet über 
mehrere Mitgliedstaaten, so wird es im 
Rahmen einer gemeinsamen Vereinbarung 
aller betroffenen Mitgliedstaaten 
ermittelt. 

 

www.parlament.gv.at



 

 1385 

Abänderung  293 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 2 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) typisch für die Art des 
Lebensraums des Quellgebiets, 

a) typisch für die Art des 
Lebensraums des Ursprungsgebiets, 

 

Abänderung  294 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 2 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) geeignet dafür, die Art des 
Lebensraums des Quellgebiets 
wiederherzustellen. 

c) geeignet dafür, die Art des 
Lebensraums des Ursprungsgebiets 
wiederherzustellen. 

 

Abänderung  295 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 2 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(außer Rumex acetosella und Rumex 
maritimus) darf 0,05 Gewichtsprozent 
nicht überschreiten. 

(außer Rumex acetosella, Rumex 
maritimus, Rumex acetosa, R. thyrsiflorus 
und R. sanguineus) darf 0,05 
Gewichtsprozent nicht überschreiten. 

 

Abänderung  296 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 3 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Bestandteile als Arten und 
gegebenenfalls Unterarten und Sorten der 
Erhaltungsmischung, die typisch für die Art 
des Lebensraums des Quellgebiets und als 
Bestandteile der Mischung von Bedeutung 
für die Bewahrung der natürlichen Umwelt 

c) Bestandteile als Arten und 
gegebenenfalls Unterarten der 
Erhaltungsmischung, die typisch für die Art 
des Lebensraums des Ursprungsgebiets 
und als Bestandteile der Mischung von 
Bedeutung für die Bewahrung der 
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im Rahmen der Erhaltung genetischer 
Ressourcen sind,  

natürlichen Umwelt im Rahmen der 
Erhaltung genetischer Ressourcen sind, 

 

Abänderung  297 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 3 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Menge der Mischung, für die 
die Zulassung gilt, 

entfällt 

 

Abänderung  298 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 3 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) das Quellgebiet der Mischung, e) das Ursprungsgebiet der 
Mischung, 

 

Abänderung  299 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 3 – Absatz 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die Art des Lebensraums des 
Quellgebiets der Mischung, und 

g) die Art des Lebensraums des 
Ursprungsgebiets der Mischung, und 

 

Abänderung  300 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 3 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Antrag ist mit den Informationen 
einzureichen, die notwendig sind, um die 
Einhaltung der Anforderungen gemäß 
Nummer 4 bei direkt geernteten 
Erhaltungsmischungen bzw. Nummer 5 bei 

Der Antrag ist mit den Informationen 
einzureichen, die notwendig sind, um die 
Einhaltung der Anforderungen gemäß 
Absatz 4 bei direkt geernteten 
Erhaltungsmischungen bzw. Absatz 5 bei 
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vermehrten Erhaltungsmischungen zu 
überprüfen. 

vermehrten Erhaltungsmischungen zu 
überprüfen. 

 

Abänderung  301 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 3 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unternehmer müssen vor Beginn jeder 
Erzeugungssaison die Menge an Saatgut 
für Erhaltungsmischungen, für die die 
Zulassung gelten soll, sowie die Größe 
und Lage des geplanten Entnahmeorts 
bzw. der geplanten Entnahmeorte und 
das Datum oder die Daten der Entnahme 
melden. 

Unternehmer melden der zuständigen 
Behörde am Ende jedes Kalender- bzw. 
Steuerjahres die Menge an zugelassenen 
Erhaltungsmischungen. 

 

Abänderung  302 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 4 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Eine Saatgutmischung, die im 
Quellgebiet entnommen wurde (im 
Folgenden „direkt geerntete 
Erhaltungsmischung“), muss an einem Ort 
entnommen werden, an dem 40 Jahre lang 
vor dem Datum der Zulassung kein Saatgut 
ausgesät wurde. 

a) Eine Saatgutmischung, die im 
Ursprungsgebiet entnommen wurde (im 
Folgenden „direkt geerntete 
Erhaltungsmischung“), muss an einem Ort 
entnommen werden, an dem 40 Jahre lang 
vor dem Datum der Zulassung kein Saatgut 
ausgesät wurde. 

 

Abänderung  303 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 5 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Das Saatgut der einzelnen Arten 
wird im Quellgebiet entnommen, oder es 
handelt sich um direkt geerntete 
Erhaltungsmischungen, die von anderen 

a) Das Saatgut der einzelnen Arten 
wird im Ursprungsgebiet entnommen, 
oder es handelt sich um direkt geerntete 
Erhaltungsmischungen, die von anderen 
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Unternehmern angekauft wurden. Unternehmern angekauft wurden. 

 

Abänderung  304 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 5 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Das in Buchstabe a genannte 
Saatgut wird außerhalb des Quellgebiets 
nach Arten getrennt vermehrt. Die 
Vermehrung ist über fünf Generationen 
zulässig. 

entfällt 

 

Abänderung  305 
 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 5 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Diese Mischung kann auch 
Saatgut von Arten enthalten, die in 
Anhang I Teil A aufgeführt sind und die 
konventionell erzeugt wurden, wenn sie 
Buchstabe c entsprechen. 

entfällt 

 

Abänderung  306 
 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Zwischenüberschrift 5 – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) Der Anteil der Arten und 
gegebenenfalls Unterarten, die nicht die 
Anforderungen gemäß Buchstabe g 
erfüllen, darf 1 Gewichtsprozent nicht 
überschreiten. 

h) Der Anteil der Arten und 
gegebenenfalls Unterarten, die nicht die 
Anforderungen gemäß Buchstabe f 
erfüllen, darf 1 Gewichtsprozent nicht 
überschreiten. 

 

Abänderung  307 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Buchstabe A – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitteilung wird per Einschreiben oder 
mittels jedes anderen von den zuständigen 
Behörden zugelassenen 
Kommunikationsmittels mit 
Empfangsbestätigung versandt. Drei 
Monate nach dem auf dem Rückschein 
angegebenen Datum unter der 
Voraussetzung, dass keine zusätzlichen 
Informationen verlangt wurden oder dem 
Anbieter keine förmliche Ablehnung 
aufgrund der Unvollständigkeit der 
Mitteilung übermittelt wurde, gilt die 
Mitteilung und ihr Inhalt als von der 
zuständigen Behörde anerkannt, und das 
heterogene Material wird in das Register 
für heterogenes Material aufgenommen. 

Die Mitteilung wird per Einschreiben oder 
mittels jedes anderen von den zuständigen 
Behörden zugelassenen 
Kommunikationsmittels mit 
Empfangsbestätigung versandt. Drei 
Monate nach dem auf dem Rückschein 
angegebenen Datum unter der 
Voraussetzung, dass keine zusätzlichen 
Informationen verlangt wurden oder dem 
Anbieter keine förmliche Ablehnung 
aufgrund der Unvollständigkeit der 
Mitteilung übermittelt wurde, gilt die 
Mitteilung und ihr Inhalt als von der 
zuständigen Behörde anerkannt, und das 
heterogene Material wird in das Register 
für heterogenes Material aufgenommen. 
Diese Aufnahme in das Register bleibt für 
den offiziellen Unternehmer kostenlos. 

 

Abänderung  308 
 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Buchstabe B – Nummer 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Das heterogene Material kann 
durch eine der folgenden Techniken 
erzeugt werden: 

2. Das heterogene Material kann 
durch eine der folgenden Techniken 
entstehen: 

 

Abänderung  309 
 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Buchstabe D – Nummer 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

PVM aus heterogenem Material muss die 
Anforderungen an die technische Reinheit 
und die Keimfähigkeit des Saatguts und die 

PVM aus heterogenem Material muss 
Anforderungen erfüllen, die denen 
entsprechen, die für die niedrigste 
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Qualitätsanforderungen für anderes 
Material der niedrigsten Kategorie für die 
jeweilige Art erfüllen. 

Kategorie für die betreffende Art 
festgelegt sind, einschließlich der 
Anforderungen an die technische Reinheit 
und die Keimfähigkeit des Saatguts und die 
Qualitätsanforderungen für anderes 
Material für die in Anhang IV 
aufgeführten Arten. 

 

Abänderung  310 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Buchstabe H – Tabelle - Zeile 2 
 

Vorschlag der Kommission 

Futterpflanzen 10 

 
Geänderter Text 

entfällt entfällt 

 

Abänderung  311 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) bei Sorten mit amtlich anerkannter 
Beschreibung gegebenenfalls die Angabe 
der Region(en), in der bzw. in denen diese 
Sorte traditionell angebaut wird und an 
deren natürliche Gegebenheiten sie 
angepasst ist („Ursprungsregion(en)“), 

g) bei Erhaltungssorten eine amtlich 
anerkannte Beschreibung und 
gegebenenfalls die Angabe der Region(en), 
in der bzw. in denen diese Sorte 
traditionell angebaut wird und – bei neu 
gezüchteten Erhaltungssorten – an 
welche lokalen Anbaubedingungen sie 
angepasst ist, 

 

Abänderung  312 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII – Absatz 1 – Buchstabe t 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

t) gegebenenfalls die Angabe, dass 
die Sorte andere Merkmale als die unter 

t) gegebenenfalls die Angabe, dass 
die Sorte andere Merkmale aufweist, die 
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Buchstabe s genannten aufweist, und die 
Angabe der geltenden Anbaubedingungen. 

zu unerwünschten agronomischen 
Wirkungen führen können, und die 
Angabe der geltenden Anbaubedingungen. 

 

Abänderung  313 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII – Absatz 1 – Buchstabe t a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ta) gegebenenfalls die jeweiligen 
Rechte des geistigen Eigentums an der 
Sorte, ihren Komponenten, Merkmalen 
und dem Entwicklungsprozess, 
gegebenenfalls und sofern angemessen 
einschließlich der Anzahl der 
einschlägigen erteilten oder anhängigen 
Patente, die die zuständige Behörde 
vorlegen und aktualisieren muss; 

 

Abänderung  314 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII – Absatz 1 – Buchstabe t b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 tb) gegebenenfalls eine Beschreibung 
der für die Entwicklung der Sorte 
eingesetzten Züchtungsverfahren. 

Abänderung  315 
 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission 

 

Geänderter Text 

Anhang VIIa 

HÖCHSTMENGEN FÜR DIE DYNAMISCHE ERHALTUNG 
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Die Menge gilt pro natürliche oder juristische Person, Jahr und 
Sorte/Akzession/Ökotyp/pflanzengenetische Ressource. 

Arten Nettohöchstmasse 
(kg) 

Futterpflanzen 20 

Rüben 20 

Getreide 200 

Öl- und Faserpflanzen 20 

Kartoffel/Erdapfel 1000 

Gemüse:  

Hülsenfrüchte 75 

Zwiebeln, Kerbel, Spargel, Mangold, Rote Rüben, Mai- und Herbstrüben, 
Wassermelone, Riesenkürbis, Gartenspeisekürbis, Möhren, Radieschen, 
Rettich, Schwarzwurzeln, Spinat und Feldsalat 

1 

Alle anderen Samen von Gemüse 0,5 

Vegetativ vermehrtes Gemüse 500 Pflanzen 

Vermehrungsmaterial von Obst und Weinreben 150 Bestände 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0342
Erzeugung und Inverkehrbringen forstlichen Vermehrungsguts
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Erzeugung und das Inverkehrbringen forstlichen Vermehrungsguts, zur Änderung der 
Verordnungen (EU) 2016/2031 und (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/105/EG des Rates (Verordnung über 
forstliches Vermehrungsgut) (COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0415),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0237/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Dezember 20231,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A9-0142/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

                                                
1 ABl. C, C/2024/1583, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj.
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Etwa 45 % der Landfläche der 
Union sind mit Wald bedeckt, der eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, die 
gesellschaftliche, wirtschaftliche, 
umweltbezogene, ökologische und 
kulturelle Funktionen umfasst. Wälder 
spielen als Kohlenstoffsenke eine 
bedeutende Rolle in der 
Klimaschutzpolitik. Hochwertiges, an das 
Klima angepasstes und vielfältiges FVG ist 
unerlässlich, um diesen Bedarf zu decken. 

(2) Etwa 45 % der Landfläche der 
Union sind mit Wald bedeckt, der eine 
multifunktionale Rolle erfüllt, die 
gesellschaftliche, wirtschaftliche, 
umweltbezogene, ökologische und 
kulturelle Funktionen umfasst. Wälder 
spielen unter anderem als 
Kohlenstoffsenke eine bedeutende Rolle in 
der Klimaschutzpolitik. Hochwertiges, an 
das Klima angepasstes und diversifiziertes 
FVG ist unerlässlich, um diesen Bedarf zu 
decken. 

 

Abänderung 2 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) In der Biodiversitätsstrategie für 
2030 wird das Ziel verfolgt, die biologische 
Vielfalt der Union bis 2030 auf den Weg 
der Erholung zu bringen. Im Rahmen 
dieser Strategie sollen die 
Rechtsvorschriften der Union auf die 
Erhaltung der Artenvielfalt ausgerichtet 
werden und sie sollen eine hohe 
genetische Vielfalt innerhalb der Arten 
und Saatgutpartien gewährleisten. Damit 
soll die Versorgung mit qualitativ 
hochwertigem und genetisch vielfältigem 
FVG erleichtert werden, das an die 
derzeitigen und prognostizierten 
zukünftigen klimatischen Bedingungen 
angepasst ist. Die Erhaltung und die 
Verbesserung der biologischen Vielfalt der 
Wälder, einschließlich der genetischen 
Vielfalt der Bäume, sind wesentlich für 

(8) In der Biodiversitätsstrategie für 
2030 wird das Ziel verfolgt, die biologische 
Vielfalt der Union bis 2030 auf den Weg 
der Erholung zu bringen. Im Rahmen 
dieser Strategie sollen die 
Rechtsvorschriften der Union auf die 
Erhaltung der Artenvielfalt ausgerichtet 
werden und sie sollen eine hohe 
genetische Qualität und Vielfalt innerhalb 
der Arten und Saatgutpartien 
gewährleisten. Damit soll die Versorgung 
mit qualitativ hochwertigem und genetisch 
diversifiziertem FVG erleichtert werden, 
das an die derzeitigen und 
prognostizierten zukünftigen klimatischen 
Bedingungen angepasst ist. Die Erhaltung 
und die Verbesserung der biologischen 
Vielfalt der Wälder, einschließlich der 
genetischen Vielfalt der Bäume, sind 

www.parlament.gv.at



 

 1396 

eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und 
für die Förderung der Anpassung der 
Wälder an den Klimawandel. Unter diese 
Verordnung fallende Baumarten und 
künstliche Hybride sollten den örtlichen 
Bedingungen genetisch angepasst und von 
hoher Qualität sein. 

wesentlich für eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung und für die 
Förderung der Anpassung der Wälder an 
den Klimawandel. Unter diese Verordnung 
fallende Baumarten und künstliche 
Hybride sollten den örtlichen Bedingungen 
genetisch angepasst und von hoher 
Qualität sein. 

 

Abänderung  3 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) Damit die Qualität der Samen 
gewahrt bleibt, sollten die Verpackungen 
so gestaltet sein, dass sie nach dem 
Öffnen unbrauchbar werden, sodass 
sichergestellt ist, dass die Nutzer jede 
Manipulation der Samen bemerken und 
sie dazu angehalten werden, den 
gesamten Inhalt sachgemäß 
aufzubrauchen, damit eine 
unsachgemäße Lagerung der Samen oder 
eine Verwendung, bei der die Samen 
verderben könnten, unterbunden wird. 

 

Abänderung  4 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19a) Jeder Mitgliedstaat sollte ein 
nationales Verzeichnis der ausgestellten 
Stammzertifikate einrichten und auf 
aktuellem Stand halten und dieses 
Verzeichnis der Kommission und den 
zuständigen nationalen Behörden aller 
anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stellen. 
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Abänderung  5 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Die Anforderungen an 
Ausgangsmaterial, das für die Erhaltung 
und nachhaltige Nutzung forstgenetischer 
Ressourcen bestimmt ist, unterscheiden 
sich von denen an Ausgangsmaterial, das 
für die Erzeugung von FVG für gewerbliche 
Zwecke bestimmt ist, da für diese beiden 
Typen von Ausgangsmaterial 
unterschiedliche Auslesekriterien gelten. 
Zum Zweck der Erhaltung und einer 
nachhaltigen Nutzung forstgenetischer 
Ressourcen sollten alle Bäume eines 
Baumbestands im Wald erhalten bleiben. 
Dies ist erforderlich, um zur Erhöhung der 
genetischen Vielfalt innerhalb einer 
einzigen Baumart beizutragen. 
Andererseits sollten bei Ausgangsmaterial, 
das für die Erzeugung von FVG für 
gewerbliche Zwecke bestimmt ist, nur 
Bäume mit günstigen Merkmalen 
ausgewählt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher die Möglichkeit haben, von 
den geltenden Vorschriften für die 
Zulassung von Ausgangsmaterial 
abzuweichen und Ausgangsmaterial, das 
für die Erhaltung forstgenetischer 
Ressourcen bestimmt ist, der zuständigen 
Behörde zu melden. 

(22) Die Anforderungen an 
Ausgangsmaterial, das für die Erhaltung 
und nachhaltige Nutzung forstgenetischer 
Ressourcen bestimmt ist, unterscheiden 
sich von denen an Ausgangsmaterial, das 
für die Erzeugung von FVG für gewerbliche 
Zwecke bestimmt ist, da für diese beiden 
Typen von Ausgangsmaterial 
unterschiedliche Auslesekriterien gelten. 
Zum Zweck der Erhaltung und einer 
nachhaltigen Nutzung forstgenetischer 
Ressourcen sollte eine Höchstzahl der 
Bäume eines Baumbestands im Wald 
erhalten bleiben. Dies ist erforderlich, um 
zur Erhöhung der genetischen Vielfalt 
innerhalb einer einzigen Baumart 
beizutragen. Andererseits sollten bei 
Ausgangsmaterial, das für die Erzeugung 
von FVG für gewerbliche Zwecke bestimmt 
ist, nur Bäume mit günstigen Merkmalen 
ausgewählt werden. Unternehmer sollten 
daher die Möglichkeit haben, von den 
geltenden Vorschriften für die Zulassung 
von Ausgangsmaterial abzuweichen und 
Ausgangsmaterial, das für die Erhaltung 
forstgenetischer Ressourcen bestimmt ist, 
der zuständigen Behörde zu melden. 

 

Abänderung  6 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Unternehmer sollten von der 
zuständigen Behörde die Zulassung für den 
Druck des amtlichen Etiketts für 
bestimmte Arten und bestimmte FVG-

(31) Unternehmer sollten von der 
zuständigen Behörde die Zulassung für die 
Ausgabe und den Druck des amtlichen 
Etiketts für bestimmte Arten und 

www.parlament.gv.at



 

 1398 

Kategorien unter amtlicher Aufsicht 
erhalten. Dadurch erhalten die 
Unternehmer mehr Flexibilität in Bezug 
auf das anschließende Inverkehrbringen 
dieses FVG. Unternehmer dürfen jedoch 
erst mit dem Druck des Etiketts beginnen, 
wenn die zuständige Behörde das 
betreffende FVG zertifiziert hat. Diese 
Zulassung ist aufgrund des offiziellen 
Status des amtlichen Etiketts und zur 
Gewährleistung der höchstmöglichen 
Qualitätsnormen für die Nutzer von FVG 
erforderlich. Es sollten Vorschriften für 
den Entzug oder die Änderung dieser 
Zulassung festgelegt werden. 

Kategorien von FVG unter amtlicher 
Aufsicht erhalten, wenn alle von der 
zuständigen Behörde festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und nachdem 
die zuständige Behörde durch eine 
Prüfung festgestellt hat, dass sie über 
ausreichende Kompetenz, Infrastruktur 
und Ressourcen verfügen. Diese Zulassung 
ist aufgrund des offiziellen Status des 
amtlichen Etiketts und zur Gewährleistung 
der höchstmöglichen Qualitätsnormen für 
die Nutzer von FVG erforderlich. Dadurch 
erhalten die Unternehmer mehr 
Flexibilität in Bezug auf das 
anschließende Inverkehrbringen dieses 
FVG. Es sollten Vorschriften für den Entzug 
oder die Änderung dieser Zulassung 
festgelegt werden. 

 

Abänderung 7 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Vor dem Erwerb von PVM sollten 
Unternehmer den potenziellen Käufern 
ihres FVG alle notwendigen Informationen 
über dessen Eignung für die jeweiligen 
klimatischen und ökologischen 
Bedingungen zur Verfügung stellen, damit 
sie das FVG auswählen können, das für 
ihre Region am besten geeignet ist. 

(34) Vor dem Erwerb von FVG sollten 
Unternehmer der zuständigen Behörde 
und den potenziellen Käufern ihres FVG 
alle notwendigen Informationen über 
dessen Identität und Eignung für die 
jeweiligen klimatischen und ökologischen 
Bedingungen des FVG zur Verfügung 
stellen, damit sie das FVG auswählen 
können, das für eine bestimmte Region 
am besten geeignet ist. 

 

Abänderung 8 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Jeder Mitgliedstaat sollte einen 
Notfallplan erstellen und ihn auf dem 

(38) Jeder Mitgliedstaat sollte einen 
Notfallplan erstellen und ihn auf dem 
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neuesten Stand halten, um die 
ausreichende Versorgung mit FVG für die 
Wiederaufforstung von Gebieten 
sicherzustellen, die von 
Extremwetterereignissen, Waldbränden, 
dem Auftreten von Krankheiten und 
Schädlingen, Katastrophen oder anderen 
Ereignisseen betroffen sind. Es sollten 
Vorschriften für den Inhalt dieses Plans 
festgelegt werden, um sicherzustellen, 
dass bei Auftreten solcher Risiken proaktiv 
und wirksam gehandelt wird. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, den Inhalt dieses Plans an die 
besonderen klimatischen und 
ökologischen Bedingungen in ihrem 
Hoheitsgebiet anzupassen. Diese 
Anforderung spiegelt auch die allgemeinen 
Vorsorgemaßnahmen wider, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union31 
auf freiwilliger Basis ergreifen sollten. 

neuesten Stand halten, um die 
ausreichende Versorgung mit FVG für die 
Wiederaufforstung von Gebieten 
sicherzustellen, die von 
Extremwetterereignissen, Waldbränden, 
dem Auftreten von Krankheiten und 
Schädlingen, Katastrophen oder anderen 
Ereignisseen betroffen sind. Es sollten 
Vorschriften für den Inhalt dieses Plans 
festgelegt werden, um sicherzustellen, 
dass bei Auftreten solcher Risiken 
umgehend, proaktiv und wirksam 
gehandelt wird. Die Mitgliedstaaten 
sollten die Möglichkeit haben, den Inhalt 
dieses Plans in Übereinstimmung mit den 
besonderen klimatischen und 
ökologischen Bedingungen in ihrem 
Hoheitsgebiet festzulegen, und sie sollten 
die Möglichkeit haben, diesen Inhalt im 
Lichte neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse anzupassen. Diese 
Anforderung spiegelt auch die allgemeinen 
Vorsorgemaßnahmen wider, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union31 
auf freiwilliger Basis ergreifen sollten. Die 
Kommission sollte auf Ersuchen des 
betreffenden Mitgliedstaats die 
Ausarbeitung des Plans und 
gegebenenfalls seine Aktualisierung 
durch technische Hilfe unterstützen. 

__________________ __________________ 
31 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über ein 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924). 

31 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über ein 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924). 

 

Abänderung  9 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) FVG sollte nur dann aus (43) FVG sollte nur dann aus 
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Drittländern eingeführt werden, wenn 
festgestellt wurde, dass es Anforderungen 
genügt, die denen für in der Union 
erzeugtes und in Verkehr gebrachtes FVG 
gleichwertig sind. Dies ist notwendig, um 
sicherzustellen, dass dieses eingeführte 
FVG dieselbe Qualität aufweist wie das in 
der Union erzeugte FVG. 

Drittländern eingeführt werden, wenn 
festgestellt wurde, dass es Anforderungen 
genügt, die denen für in der Union 
erzeugtes und in Verkehr gebrachtes FVG 
gleichwertig sind. Dies ist notwendig, um 
sicherzustellen, dass dieses eingeführte 
FVG dieselbe Qualität aufweist wie das in 
der Union erzeugte FVG. Mit diesem 
Ansatz wird sichergestellt, dass bei der 
Einfuhr von FVG nicht nur Standards der 
Union eingehalten werden, sondern dass 
dabei auch ein nützlicher Beitrag zur 
Vielfalt und Nachhaltigkeit der 
Pflanzengenetik geleistet wird. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit dieser Verordnung werden 
Vorschriften über die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen forstlichen 
Vermehrungsguts (im Folgenden „FVG“) 
und insbesondere über Anforderungen für 
die Zulassung von Ausgangsmaterial, das 
zur Erzeugung von FVG bestimmt ist, den 
Ursprung und die Rückverfolgbarkeit 
dieses Ausgangsmaterials, Kategorien von 
FVG, Anforderungen in Bezug auf die 
Identität und Qualität von FVG, die 
Zertifizierung, die Kennzeichnung, die 
Verpackung, Einfuhren, Unternehmer, die 
Registrierung von Ausgangsmaterial und 
die nationalen Notfallpläne festgelegt. 

Mit dieser Verordnung werden 
Vorschriften über die Erzeugung und das 
Inverkehrbringen forstlichen 
Vermehrungsguts (im Folgenden „FVG“) 
und insbesondere über Anforderungen für 
die Zulassung von Ausgangsmaterial, das 
zur Erzeugung von FVG bestimmt ist, den 
Ursprung und die Rückverfolgbarkeit 
dieses Ausgangsmaterials, Kategorien von 
FVG, Anforderungen in Bezug auf die 
Identität und Qualität von FVG, die 
Zertifizierung, die Kennzeichnung, die 
Verpackung, Einfuhren, Unternehmer, die 
Registrierung von Ausgangsmaterial, 
amtliche Kontrollen und die nationalen 
Notfallpläne festgelegt. 

 

Abänderung  11 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Diese Verordnung gilt für FVG der 
Baumarten und ihrer künstlichen 
Hybriden, die in Anhang I aufgeführt sind. 

(1) Diese Verordnung gilt für FVG der 
Baumarten und künstliche Hybriden, die in 
Anhang I zum Zweck des 
Inverkehrbringens aufgeführt sind. 

 

Abänderung  12 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Sicherstellung der Erzeugung und 
des Inverkehrbringens von hochwertigem 
FVG in der Union sowie des Funktionierens 
des FVG-Binnenmarkts; 

a) Sicherstellung der Erzeugung und 
des Inverkehrbringens von hochwertigem 
FVG in der Union sowie des 
ordnungsgemäßen Funktionierens des 
FVG-Binnenmarkts; 

 

Abänderung  13 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Beitrag zur Schaffung 
widerstandsfähiger Wälder, zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und zur 
Wiederherstellung von Waldökosystemen; 

b) Beitrag zur Schaffung 
widerstandsfähiger und produktiver 
Wälder, zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt, zur Verhinderung der Nutzung 
invasiver Arten und zur Wiederherstellung 
von Waldökosystemen und ihrer 
Funktionsfähigkeit, unter anderem durch 
die Förderung der inter- und 
intraspezifischen genetischen Variation; 

 

Abänderung  14 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) jegliche Entwicklung des b) jegliche relevante Entwicklung des 
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technischen oder wissenschaftlichen 
Kenntnisstands. 

technischen oder wissenschaftlichen 
Kenntnisstands. 

 

Abänderung  15 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. „forstliches Vermehrungsgut“ (im 
Folgenden „FVG“) bezeichnet Zapfen, 
Fruchtstände, Früchte und Samen, die zur 
Erzeugung von Pflanzgut bestimmt sind, 
zu Baumarten und ihren künstlichen 
Hybriden, die in Anhang I dieser 
Verordnung aufgeführt sind, gehören und 
zu einem der folgenden Zwecke zur 
Aufforstung, zur Wiederaufforstung und 
für sonstige Baumpflanzmaßnahmen 
verwendet werden: 

1. „forstliches Vermehrungsgut“ (im 
Folgenden „FVG“) bezeichnet Saatgut, 
Pflanzenteile und Pflanzgut, die zu 
Baumarten und ihren Hybriden, die in 
Anhang I dieser Verordnung aufgeführt 
sind, gehören und zu einem der folgenden 
Zwecke zur Aufforstung, zur 
Wiederaufforstung, für sonstige 
Baumpflanzmaßnahmen und Direktsaat 
verwendet werden: 

 

Abänderung  16 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Erhaltung der biologischen Vielfalt, b) Erhaltung der forstgenetischen 
Ressourcen sowie Erhaltung und 
Steigerung der biologischen Vielfalt, 

 

Abänderung  17 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Wiederherstellung von 
Waldökosystemen, 

c) Wiederherstellung von 
Waldökosystemen und anderen 
bewaldeten Flächen und Unterstützung 
ihrer Funktionsfähigkeit, 
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Abänderung 18 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Einrichtung oder 
Wiederherstellung von 
Agroforstsystemen, 

Abänderung 19 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. „Aufforstung“ bezeichnet die 
Schaffung von Waldflächen durch 
Anpflanzung und/oder gezielte Aussaat 
auf Flächen, die bis dahin anders genutzt 
wurden, in deren Rahmen von einer 
Nutzung der Flächen als Nichtwald zu ihrer 
Nutzung als Wald übergegangen wird36; 

2. „Aufforstung“ bezeichnet die 
Schaffung von Waldflächen durch 
Anpflanzung und/oder gezielte Aussaat 
regional angepasster Baumarten auf 
Flächen, die bis dahin anders genutzt 
wurden, in deren Rahmen von einer 
Nutzung der Flächen als Nichtwald zu ihrer 
Nutzung als Wald übergegangen wird36; 

__________________ __________________ 
36 FAO (2020) Global Forest Resources 
Assessment – Terms and Definitions. 
https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.
pdf. 

36 FAO (2020) Global Forest Resources 
Assessment – Terms and Definitions. 
https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.
pdf. 

 

Abänderung  20 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. „Wiederaufforstung“ bezeichnet 
die Erneuerung eines Waldes durch 
Anpflanzung und/oder gezielte Aussaat 
auf als Wald eingestuften Flächen37; 

3. „Wiederaufforstung“ bezeichnet 
die Erneuerung eines Waldes durch 
Anpflanzung und/oder gezielte Aussaat 
regional angepasster Baumarten auf als 
Wald eingestuften Flächen37; 

__________________ __________________ 
37 FAO (2020) Global Forest Resources 37 FAO (2020) Global Forest Resources 
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Assessment – Terms and Definitions. 
https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.
pdf. 

Assessment – Terms and Definitions. 
https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.
pdf. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. „Agroforstwirtschaft“ bezeichnet 
die Anpflanzung von Bäumen auf 
landwirtschaftlichen Flächen ohne 
Änderung der Klassifizierung dieser 
Flächen; 

 
 

Abänderung  21 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. „Saatgut“ bezeichnet Zapfen, 
Fruchtstände, Früchte und Samen, die zur 
Erzeugung von Pflanzgut bestimmt sind; 

4. „Saatgut“ bezeichnet Zapfen, 
Fruchtstände, Früchte und Samen, die zur 
Erzeugung von Pflanzgut oder zur 
Direktsaat bestimmt sind; 

 

Abänderung  22 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. „Erzeugung“ bezeichnet alle Stufen 
der Gewinnung von Samen und Pflanzen, 
der Aufbereitung von Saatgut zu Samen 
und der Anzucht von Pflanzen aus 
Pflanzgut zum Zwecke des 
Inverkehrbringens des jeweiligen FVG; 

7. „Erzeugung“ bezeichnet alle Stufen 
der Gewinnung von Samen, Pflanzenteilen 
und Pflanzen sowie all dessen, was 
erforderlich ist, um geeignetes Pflanzgut 
zu erhalten, zum Zwecke des 
Inverkehrbringens; 
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Abänderung 23 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. „Samenquelle“ bezeichnet die 
Bäume innerhalb eines Gebiets, in dem 
Samen gewonnen werden; 

8. „Samenquelle“ bezeichnet die 
Bäume innerhalb eines festgelegten 
Gebiets, in dem Saatgut gewonnen wird; 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

15. „Zulassungseinheit“ bezeichnet das 
gesamte Gebiet mit Ausgangsmaterial für 
die Erzeugung von FVG, das von den 
zuständigen Behörden zugelassen wurde; 

15. „Zulassungseinheit“ bezeichnet das 
gesamte Gebiet mit oder Individuen von 
Ausgangsmaterial für die Erzeugung von 
FVG, das von den zuständigen Behörden 
zugelassen wurde; 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

16. „Meldungseinheit“ bezeichnet das 
gesamte Gebiet mit Ausgangsmaterial für 
die Erzeugung von FVG, das für die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
forstgenetischer Ressourcen bestimmt ist, 
das den zuständigen Behörden gemeldet 
wurde; 

16. „Meldungseinheit“ bezeichnet das 
gesamte Gebiet mit oder Individuen von 
Ausgangsmaterial für die Erzeugung von 
FVG, das für die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung forstgenetischer Ressourcen 
bestimmt ist, das den zuständigen 
Behörden gemeldet wurde; 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 17 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17. „Saatgutpartie“ bezeichnet eine 
Menge Samen, die von zugelassenem 
Ausgangsmaterial gewonnen und 
einheitlich verarbeitet wurden; 

17. „Saatgutpartie“ bezeichnet eine 
Menge extrahierter bzw. 
gereinigter Samen, die von zugelassenem 
Ausgangsmaterial gewonnen und 
einheitlich verarbeitet wurden; 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

18. „Pflanzenpartie“ bezeichnet eine 
Menge Pflanzgut, das aus einer einzigen 
Saatgutpartie oder vegetativ vermehrtem 
Pflanzgut gezogen wurde, das in einem 
abgegrenzten Gebiet angezogen und 
einheitlich verarbeitet wurde; 

18. „Pflanzenpartie“ bezeichnet eine 
Menge Pflanzen, die aus einer einzigen 
Saatgutpartie oder einer Menge vegetativ 
vermehrter Pflanzen erzeugt wurden, die 
in einem abgegrenzten Gebiet erzeugt und 
einheitlich verarbeitet wurden; 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

19. „Partienummer“ bezeichnet die 
Identifikationsnummer einer 
Saatgutpartie bzw. einer Pflanzenpartie; 

19. „Partiecode“ bezeichnet den 
Identifikationscode einer Saatgutpartie 
bzw. einer Pflanzenpartie; 

 

Abänderung  29 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

30. „Inverkehrbringen“ bezeichnet die 
folgenden Handlungen eines 
Unternehmers: Verkauf von FVG, 
Bereithalten oder Anbieten von FVG zum 
Verkauf oder jede andere Art der 

30. „Inverkehrbringen“ bezeichnet die 
folgenden gewerblichen Handlungen eines 
Unternehmers: Verkauf von FVG, 
Bereithalten oder Anbieten von FVG zum 
Verkauf oder jede andere Art der 
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Weitergabe von FVG, seinen Vertrieb in 
der Union oder seine Einfuhr in die Union, 
unabhängig davon, ob diese Handlungen 
entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen; 

Weitergabe von FVG, seinen Vertrieb, 
einschließlich Versand, in der Union oder 
seine Einfuhr in die Union, unabhängig 
davon, ob diese Handlungen entgeltlich 
oder unentgeltlich erfolgen; 

 

Abänderung  30 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 31 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

31. „Unternehmer“ bezeichnet jede 
natürliche oder juristische Person, die 
berufsmäßig an einer oder mehreren der 
folgenden Tätigkeiten beteiligt ist: 

31. „Unternehmer“ bezeichnet jede 
natürliche oder juristische Person, die mit 
Genehmigung der zuständigen Behörden 
berufsmäßig an einer oder mehreren der 
folgenden Tätigkeiten zur kommerziellen 
Nutzung des FVG beteiligt ist: 

 

Abänderung  31 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

42. „Einsatzgebiet für 
Samenplantagen“ bezeichnet ein von den 
zuständigen Behörden benanntes Gebiet, 
an dessen klimatische und ökologische 
Bedingungen FVG der Kategorie 
„qualifiziert“ bzw. „geprüft“ angepasst ist, 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
Standortes der Samenplantagen und ihrer 
Bestandteile, der Ergebnisse von 
Nachkommenschafts- und 
Herkunftsprüfungen, von 
Umweltbedingungen und von Prognosen 
hinsichtlich künftiger Klimaveränderungen; 

42. „Einsatzgebiet für 
Samenplantagen und Familieneltern“ 
bezeichnet ein von den zuständigen 
Behörden benanntes Gebiet, an dessen 
klimatische und ökologische Bedingungen 
FVG der Kategorie „qualifiziert“ bzw. 
„geprüft“ angepasst ist, gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung des Standortes der 
Samenplantagen bzw. der Familieneltern 
und ihrer Bestandteile, der Ergebnisse von 
Nachkommenschafts- und 
Herkunftsprüfungen, von 
Umweltbedingungen und von Prognosen 
hinsichtlich künftiger Klimaveränderungen; 

 

Abänderung  32 
 

www.parlament.gv.at



 

 1408 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

43. „Einsatzgebiet für Klone und 
Klonmischungen“ bezeichnet ein von den 
zuständigen Behörden benanntes Gebiet, 
an dessen klimatische und ökologische 
Bedingungen FVG der Kategorie 
„qualifiziert“ bzw. „geprüft“ angepasst ist, 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
Ursprungs oder der Herkunft des Klons 
bzw. der Klone, der Ergebnisse von 
Nachkommenschafts- und 
Herkunftsprüfungen, der 
Umweltbedingungen und von Prognosen 
hinsichtlich künftiger Klimaveränderungen; 

43. „Einsatzgebiet für Klone und 
Klonmischungen“ bezeichnet ein von den 
zuständigen Behörden benanntes Gebiet, 
an dessen klimatische und ökologische 
Bedingungen FVG der Kategorie 
„qualifiziert“ bzw. „geprüft“ angepasst ist, 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
Ursprungs oder der Herkunft des Klons 
bzw. der Klone, der Ergebnisse von 
Nachkommenschafts-, Herkunfts- und 
Klonprüfungen, der Umweltbedingungen 
und von Prognosen hinsichtlich künftiger 
Klimaveränderungen; 

 

Abänderung 33 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 45 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

45. „Naturverjüngung“ bezeichnet die 
Erneuerung eines Waldes durch Bäume, 
die aus vor Ort heruntergefallenen und 
gekeimten Samen entstehen; 

45. „Naturverjüngung“ bezeichnet die 
Erneuerung des Waldes durch natürliche 
Prozesse mittels natürlicher Aussaat, 
Sprossung, Wurzeltrieb- oder 
Ablegerbildung; 

 

Abänderung  34 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 47 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

47. „praktisch frei von Schädlingen“ 
bedeutet völlig frei von Schädlingen oder 
bezeichnet eine Situation, in der das 
Auftreten von Qualitätsschädlingen auf 
dem betreffenden FVG so gering ist, dass 
diese Schädlinge die Qualität dieses FVG 
nicht beeinträchtigen. 

47. „praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen“ bedeutet frei von 
Qualitätsschädlingen oder bezeichnet 
eine Situation, in der das Auftreten von 
Qualitätsschädlingen auf dem 
betreffenden FVG so gering ist, dass diese 
Schädlinge die Qualität dieses FVG nicht 
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beeinträchtigen. 

 
 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 8 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) FVG im Einklang mit den 
Anforderungen der Verordnung (EU) 
2018/848 des Europäischen Parlaments 
und des Rates. 

entfällt 

 

Abänderung  36 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Von zugelassenem 
Ausgangsmaterial stammendes FVG wird 
im Einklang mit den folgenden 
Vorschriften in Verkehr gebracht: 

(1) Von zugelassenem 
Ausgangsmaterial stammendes FVG wird 
im Einklang mit den folgenden 
Vorschriften nur durch Unternehmer in 
Verkehr gebracht: 

 

Abänderung 121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iiia) es wurde von der zuständigen 
Behörde zugelassen; 

 
 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 iiib) es trägt ein Etikett mit der Angabe 
„NGT“ gemäß Artikel 10 der Verordnung 
(EU) ... [Amt für Veröffentlichungen: 
bitte Verweis auf die bevorstehende NGT-
Verordnung einfügen]. 

 
 

Abänderung  37 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe h – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Keimfähigkeit der reinen Samen; ii) Keimfähigkeit der reinen Samen; 
wenn Prüfverfahren durchgeführt 
werden, können die zuständigen 
Behörden das Inverkehrbringen 
genehmigen, bevor die 
Prüfungsergebnisse vorliegen; 
Lieferanten sind verpflichtet, Käufern die 
Prüfungsergebnisse baldmöglichst 
mitzuteilen; 

 

Abänderung  38 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe h – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) Zahl der keimfähigen Samen je 
Kilogramm des als Samen in Verkehr 
gebrachten Erzeugnisses oder, falls die 
Zahl der keimfähigen Samen nicht oder 
nicht ohne Weiteres ermittelt werden 
kann, Zahl der lebensfähigen Samen je 
Kilogramm. 

iv) Zahl der keimfähigen Samen je 
Kilogramm des als Samen in Verkehr 
gebrachten Erzeugnisses oder, falls die 
Zahl der keimfähigen Samen in einem 
begrenzten Zeitraum nicht oder nicht 
ohne Weiteres ermittelt werden kann, die 
Zahl der lebensfähigen Samen je 
Kilogramm, unter Bezugnahme auf eine 
spezifische Methode. 

 

Abänderung  39 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) der Ursprung des FVG ist von Natur 
aus an die lokalen und regionalen 
Bedingungen angepasst und 

b) der Ursprung des FVG ist von Natur 
aus an die lokalen und regionalen 
Bedingungen oder, sofern relevant, an das 
Ziel der assistierten Migration angepasst 
und 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) das FVG wird von allen Individuen 
des gemeldeten Ausgangsmaterials 
gewonnen. 

c) das FVG wird von einer Höchstzahl 
von Individuen des gemeldeten 
Ausgangsmaterials gewonnen, die 
ausreichend zahlreich sind, um die 
genetische Vielfalt der Art zu erhalten; 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) bei Arten, bei denen zum Zweck 
der Erhaltung forstlicher Genressourcen 
in der Regel die vegetative Vermehrung 
eingesetzt wird, ist eine Mischung einer 
ausreichend vielfältigen Anzahl von 
Klonen zu verwenden, um die genetische 
Vielfalt zu erhalten. 

 
 

Abänderung  41 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die zuständigen Behörden können 
das Inverkehrbringen von FVG, das von 

(1) Die zuständigen Behörden können 
das Inverkehrbringen von FVG, das von 
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zugelassenem Ausgangsmaterial stammt, 
das nicht alle in Artikel 5 Absatz 1 
erwähnten Anforderungen an die jeweilige 
Kategorie erfüllt, nach dem Erlass eines 
delegierten Rechtsakts gemäß Absatz 2 
vorübergehend genehmigen. 

zugelassenem Ausgangsmaterial stammt, 
das nicht alle in Artikel 5 Absatz 1 
Buchstaben a, b und c erwähnten 
Anforderungen an die jeweilige Kategorie 
erfüllt, nach dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts gemäß Absatz 2 
vorübergehend genehmigen. 

 

Abänderung  42 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die maximale Geltungsdauer der 
Genehmigung; 

b) die zeitliche Begrenzung der 
Genehmigung; 

 

Abänderung  43 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Verpflichtungen in Bezug auf 
amtliche Kontrollen bei den 
Unternehmern, die von der Genehmigung 
Gebrauch machen; 

c) Mindestanforderungen an die 
amtlichen Kontrollen bei den 
Unternehmern, die von der Genehmigung 
Gebrauch machen; 

 

Abänderung  44 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt einen 
oder mehrere Notfallpläne, um für die 
ausreichende Versorgung mit FVG für die 
Wiederaufforstung von Gebieten zu 
sorgen, die von Extremwetterereignissen, 
Waldbränden, Krankheitsausbrüchen, 
Schädlingsbefällen, Katastrophen oder 
anderen Ereignissen betroffen sind, die 

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt einen 
oder mehrere Notfallpläne, um für die 
ausreichende Versorgung mit FVG für die 
Wiederaufforstung von Gebieten zu 
sorgen, die von Extremwetterereignissen, 
Waldbränden, Krankheitsausbrüchen, 
Schädlingsbefällen, Katastrophen oder 
anderen Ereignissen betroffen sind, die 
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relevant sind und in den gemäß Artikel 6 
Absatz 1 des Beschlusses 
Nr. 1313/2013/EU39 entwickelten 
nationalen Risikobewertungen ermittelt 
wurden. 

relevant sind und in den gemäß Artikel 6 
Absatz 1 des Beschlusses 
Nr. 1313/2013/EU39 entwickelten 
nationalen Risikobewertungen ermittelt 
wurden. Die Kommission stellt auf 
Ersuchen des Mitgliedstaats technische 
Unterstützung für die Erstellung des 
Notfallplans zur Verfügung. 

__________________ __________________ 
39 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924. 39 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924. 

 

Abänderung  45 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein solcher Notfallplan wird für diejenigen 
in Anhang I aufgeführten Baumarten bzw. 
künstlichen Hybriden dieser Baumarten 
erstellt, die als geeignet für die derzeitigen 
und prognostizierten künftigen 
klimatischen und ökologischen 
Bedingungen im betreffenden 
Mitgliedstaat erachtet werden. 

Ein solcher Notfallplan wird für diejenigen 
in Anhang I aufgeführten Baumarten bzw. 
künstlichen Hybriden dieser Baumarten 
erstellt, die von den Mitgliedstaaten als 
geeignet für ihre derzeitigen und 
prognostizierten künftigen klimatischen 
und ökologischen Bedingungen erachtet 
werden. 

 

Abänderung  46 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Im Rahmen des Notfallplans findet die 
Tatsache Berücksichtigung, dass über die 
nationalen Grenzen hinaus Gebiete 
betroffen sein können, und es erfolgt eine 
Zusammenarbeit mit anderen 
Mitgliedstaaten, um gemeinsam eine 
ausreichende präventive Versorgung mit 
FVG in betroffenen Gebieten, auch 
jenseits von Grenzen, sicherzustellen. 
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Abänderung  47 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Ermittlung von Schwachstellen 
und Präventionsmaßnahmen, darunter 
insbesondere die Sicherung und die 
Erhöhung der Anzahl von Lagerstätten für 
Samen und von Baumschulen; 

 

Abänderung  48 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) Grundsätze für die Schulung des 
Personals der zuständigen Behörden sowie 
gegebenenfalls der Stellen, Behörden, 
Laboratorien, Unternehmer und anderen 
Personen, die unter Buchstabe a erwähnt 
werden. 

h) Grundsätze für die Schulung des 
Personals der zuständigen Behörden sowie 
gegebenenfalls, sofern vorhanden, der 
Stellen, Behörden, Laboratorien, 
Unternehmer und anderen Personen, die 
unter Buchstabe a erwähnt werden. 

 

Abänderung  49 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten richten ein nationales 
Register ein, 

Die Mitgliedstaaten richten ein in 
Artikel 12 genanntes nationales Register 
ein, 

 

Abänderung  50 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie müssen in der Union niedergelassen Sie müssen in dem betreffenden 
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sein. Mitgliedstaat niedergelassen sein und von 
der zuständigen Behörde genehmigt 
werden. 

 

Abänderung  51 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Unternehmer stellen den Nutzern 
ihres FVG alle erforderlichen 
Informationen über dessen Eignung für die 
derzeitigen und prognostizierten 
künftigen klimatischen und ökologischen 
Bedingungen zur Verfügung. Diese 
Informationen werden dem potenziellen 
Käufer vor der Weitergabe des jeweiligen 
FVG über Websites, Pflanzleitfäden und 
andere geeignete Mittel zur Verfügung 
gestellt. 

(2) Unternehmer stellen der 
zuständigen Behörde und den Nutzern 
ihres FVG die erforderlichen 
Informationen über die Identität des FVG 
sowie Informationen über dessen Eignung 
für die klimatischen und ökologischen 
Bedingungen auf der Grundlage der 
verfügbaren Kenntnisse und Daten zur 
Verfügung. Diese Informationen werden 
dem potenziellen Käufer im Einklang mit 
den Leitlinien der zuständigen Behörde 
vor der Weitergabe des jeweiligen FVG 
über Websites, Pflanzleitfäden und andere 
geeignete Mittel zur Verfügung gestellt. 

 

Abänderung  52 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Ausgangsmaterial; c) Art des Ausgangsmaterials, 

 

Abänderung  53 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) im Falle der Kategorie „qualifiziert“ 
bzw. „geprüft“ gegebenenfalls 
Informationen über den Ort der Erzeugung 

j) im Falle der Kategorie „qualifiziert“ 
bzw. „geprüft“ gegebenenfalls 
Informationen über das für die Erzeugung 
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von Klonen oder Klonmischungen. von Klonen oder Klonmischungen 
verwendete Erntegebiet. 

 
 

Abänderung  54 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ja) alle weiteren Informationen, 
soweit verfügbar; 

 

Abänderung 134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 jb) etwaige in Bezug auf das FVG 
bestehende Rechte des geistigen 
Eigentums. 

 
 

Abänderung  55 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Liste gibt Aufschluss über die in 
den nationalen Listen gemäß Artikel 12 
Absatz 1 enthaltenen Einzelheiten und 
über den Anwendungsbereich. 

(2) Die Liste gibt Aufschluss über die in 
den nationalen Listen gemäß Artikel 12 
Absatz 1 enthaltenen Einzelheiten. 

 

Abänderung  56 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 13a 

 Erzeugung aus Ausgangsmaterial 

 (1) Vom Gewinn bis zur Vermarktung 
des FVG an den Endverbraucher muss für 
Rückverfolgbarkeit gesorgt sein. 

 (2) Unternehmer setzen die 
zuständige Behörde vor der Ernte über 
ihre Absicht in Kenntnis, forstliches 
Vermehrungsgut zu ernten, damit die 
zuständige Behörde Kontrollen 
organisieren kann. 

 (3) Unternehmer legen der 
zuständigen Behörde Aufzeichnungen zur 
Dokumentation der Ernte des FVG vor. 

 (4) Die Verbringung vom Ernteort ist 
nur mit einem Stammzertifikat zulässig. 

 (5) Im Interesse einer möglichst 
großen genetischen Vielfalt innerhalb der 
gesamten Saatgutpartie sorgt der 
Saatguternter bei allen Stufen der 
Verarbeitung für eine gründliche 
Mischung der Saatgutpartie vor dem 
Inverkehrbringen oder der Aussaat. 

 

Abänderung  57 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit dem Stammzertifikat wird bescheinigt, 
dass die Anforderungen von Artikel 4 
Absatz 2 erfüllt sind. 

Mit dem Stammzertifikat wird bescheinigt, 
dass die Anforderungen von Artikel 4 
Absatz 2 erfüllt sind und dass das FVG aus 
zugelassenem Ausgangsmaterial stammt. 

 

Abänderung  58 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe c a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Muster-Stammzertifikat für FVG, 
das aus einer Mischung stammt. 

 

Abänderung  59 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Im Falle einer Mischung muss der 
Unternehmer der zuständigen Behörde 
die Mischung im Voraus ankündigen, 
damit die zuständige Behörde den 
Mischvorgang überwachen kann. 

 

Abänderung  60 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Alle Mitgliedstaaten richten eine 
nationale Liste der ausgestellten 
Stammzertifikate ein, halten sie auf dem 
aktuellen Stand und stellen diese Liste der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zur Verfügung. 

 

Abänderung  61 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) FVG wird auf allen Stufen der 
Erzeugung nach den einzelnen 
Zulassungseinheiten von 
Ausgangsmaterial getrennt gehalten, 
damit das FVG bis zu dem zugelassenen 
Ausgangsmaterial, von dem es geerntet 

(1) FVG wird auf allen Stufen der 
Erzeugung von Ausgangsmaterial nach 
den einzelnen Zulassungseinheiten und 
Stammzertifikaten, wenn diese 
ausgestellt wurden, getrennt gehalten, 
damit das FVG bis zu dem zugelassenen 
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wurde, zurückverfolgt werden kann. FVG 
wird von diesen einzelnen 
Zulassungseinheiten geerntet und in 
Partien in Verkehr gebracht, die 
hinreichend homogen und von anderen 
Partien von FVG unterscheidbar sind. 

Ausgangsmaterial, von dem es geerntet 
wurde, zurückverfolgt werden kann. FVG 
wird von diesen einzelnen 
Zulassungseinheiten geerntet und in 
Partien in Verkehr gebracht, die 
hinreichend homogen und von anderen 
Partien von FVG unterscheidbar sind. 

 

Abänderung  62 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Partienummer; a) Partiecode; 

 

Abänderung  63 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Zweck; 

 

Abänderung  64 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Ausgangsmaterial; e) Art des Ausgangsmaterials; 

 

Abänderung  65 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) im Falle von Saatgut das Reifejahr; i) im Falle von Saatgut das Reifejahr, 
die Reinheit, der Keimungsgrad des 
reinen Saatguts, das Gewicht von 1000 
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reinen Samen, die Zahl der keimfähigen 
Samen je Kilogramm sowie der Name der 
Saatgutprüfstelle; 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe k a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ka) etwaige in Bezug auf das FVG 
bestehende Rechte des geistigen 
Eigentums. 

 
 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die zuständige Behörde stellt für 
jede Partie von FVG ein amtliches Etikett 
aus, mit dem bescheinigt wird, dass das 
FVG die in Artikel 5 erwähnten 
Anforderungen erfüllt. 

(1) Die zuständige Behörde oder der 
Unternehmer unter amtlicher Aufsicht 
einer zuständigen Behörde stellt für jede 
Partie von FVG ein amtliches Etikett aus, 
mit dem bescheinigt wird, dass das FVG 
Artikel 5 erfüllt. 

 

Abänderung  67 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Das amtliche Etikett wird gedruckt 
von: 

 a) der zuständigen Behörde, falls der 
Unternehmer dies beantragt, oder 

 b) dem Unternehmer unter amtlicher 
Aufsicht der zuständigen Behörde. 

 

www.parlament.gv.at



 

 1421 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die zuständigen Behörden 
ermächtigen den jeweiligen 
Unternehmer, ein amtliches Etikett zu 
drucken, nachdem die zuständige 
Behörde bescheinigt hat, dass das 
jeweilige FVG die in Artikel 5 erwähnten 
Anforderungen erfüllt. Der Unternehmer 
darf das Etikett drucken, wenn die 
zuständige Behörde auf der Grundlage 
einer Prüfung zu dem Schluss gelangt ist, 
dass der Unternehmer über die 
Infrastruktur und die Ressourcen verfügt, 
die zum Drucken des amtlichen Etiketts 
benötigt werden. 

(2) Der Unternehmer darf das 
amtliche Etikett ausstellen und/oder 
drucken, wenn die zuständige Behörde auf 
der Grundlage einer Prüfung zu dem 
Schluss gelangt ist, dass der Unternehmer 
über ausreichende Kompetenz, 
Infrastruktur und Ressourcen verfügt. 

 

Abänderung 69 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Das amtliche Etikett enthält neben 
den gemäß Artikel 15 Absatz 1 
erforderlichen Informationen alle 
folgenden Informationen: 

(4) Das amtliche Etikett oder ein 
anderes Dokument des Lieferanten mit 
den gemäß Artikel 15 Absatz 1 
erforderlichen Informationen enthält 
neben den gemäß dem genannten Artikel 
erforderlichen Informationen alle 
folgenden Informationen: 

 

Abänderung  70 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Name des Unternehmers; b) Namen der liefernden 
Unternehmer, einschließlich ihrer 
Anschrift und Registrierungsnummer, 
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sowie Namen der Empfänger, 
einschließlich ihrer Anschrift; 

 

Abänderung  71 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 4 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) QR-Code mit Anweisungen zur 
Pflege, Lagerung und Anpflanzung des 
FVG. 

 

Abänderung  72 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Farbe des Etiketts für bestimmte 
Kategorien oder andere Typen von FVG; 

entfällt 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Angabe, ob es sich bei dem 
Material um ein Erzeugnis aus einer 
genetischen Veränderung im Sinne der 
Richtlinie 2001/18/EG handelt. 

 
 

Abänderung  73 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Verwendet der Unternehmer ein 
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farbiges Etikett oder Dokument für eine 
beliebige Kategorie von FVG, so muss die 
Farbe des Etiketts oder Dokuments des 
Lieferanten der in Anhang VI 
angegebenen Farbe entsprechen. 

 
 

Abänderung  74 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Saatgut darf nur in verschlossenen 
Verpackungen, die beim Öffnen 
unbrauchbar werden, in Verkehr gebracht 
werden. 

Saatgut darf nur in verschlossenen 
Verpackungen, die beim Öffnen 
unbrauchbar werden, in Verkehr gebracht 
werden. Zur Verhinderung von Fäulnis 
kann die Umverpackung der 
verschlossenen Verpackungen des FVG an 
die Bedürfnisse des jeweiligen FVG 
angepasst werden. 

 

Abänderung  75 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 3 – Unterabsatz 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Meldung sind folgende 
Informationen anzugeben: 

Bei der Meldung sind die in Artikel 12 
Absatz 3 genannten Informationen 
anzugeben. 

a) botanischer Name;  

b) Kategorie;  

c) Ausgangsmaterial;  

d) Registerzeichen oder 
gegebenenfalls Kurzfassung davon bzw. 
Code des Herkunftsgebiets; 

 

e) Standort: gegebenenfalls eine 
Kurzbezeichnung sowie das 
Herkunftsgebiet und der Breiten- und 
Längengradbereich und die Höhenzone; 

 

f) Fläche: Größe der Samenquelle(n)  
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oder des Erntebestands bzw. der 
Erntebestände; 

g) Ursprung: Angabe dazu, ob das 
Ausgangsmaterial autochthon/indigen, 
nichtautochthon/nichtindigen oder 
unbekannten Ursprungs ist. Für 
nichtautochthones/nichtindigenes 
Ausgangsmaterial Angabe des Ursprungs, 
falls bekannt; 

 

h) Zweck: Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung genetischer Ressourcen. 

 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für diese Ermächtigung ist die 
Zustimmung der Kommission erforderlich. 

Diese Ermächtigung wird der Kommission 
mitgeteilt. 

 

Abänderung  77 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Abweichend von Artikel 4 kann die 
Kommission Mitgliedstaaten im Wege von 
Durchführungsrechtsakten ermächtigen, in 
Bezug auf die Anforderungen für die 
Zulassung von Ausgangsmaterial und die 
Erzeugung von FVG für das gesamte 
Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats oder einen Teil davon 
strengere Erzeugungsanforderungen als 
jene in dem genannten Artikel 
anzunehmen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

(1) Abweichend von Artikel 4 kann die 
Kommission Mitgliedstaaten im Wege von 
Durchführungsrechtsakten ermächtigen, in 
Bezug auf die Anforderungen für die 
Zulassung von Ausgangsmaterial und die 
Erzeugung von FVG für das gesamte 
Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats oder einen Teil davon 
strengere Erzeugungsanforderungen als 
jene in dem genannten Artikel 
anzunehmen, sofern diese Anforderungen 
den freien Verkehr von FVG, das mit 
dieser Verordnung in Einklang steht, nicht 
verbieten, behindern oder beschränken. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 27 Absatz 2 
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genannten Prüfverfahren erlassen. 

 

Abänderung  78 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 – Buchstabe a – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Umweltschutz: Anpassung an den 
Klimawandel oder Beitrag zum Schutz der 
biologischen Vielfalt, Wiederherstellung 
von Waldökosystemen; 

ii) Umweltschutz: Anpassung an den 
Klimawandel, Steigerung der biologischen 
Vielfalt oder Wiederherstellung von 
Waldökosystemen und Unterstützung 
ihrer Funktionsfähigkeit; 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) FVG darf nur aus Drittländern in 
die Union eingeführt werden, wenn im 
Einklang mit Absatz 2 festgestellt wurde, 
dass es Anforderungen erfüllt, die jenen, 
die für in der Union erzeugtes und in 
Verkehr gebrachtes FVG gelten, 
gleichwertig sind. 

(1) FVG darf nur aus Drittländern in 
die Union eingeführt werden, wenn im 
Einklang mit Absatz 2 festgestellt wurde, 
dass es Anforderungen erfüllt, die jenen, 
die für in der Union erzeugtes und in 
Verkehr gebrachtes FVG gelten, 
gleichwertig sind. Der Verfahren für die 
Bewertung und Feststellung der 
Gleichwertigkeit beruht auf einer 
detaillierten Untersuchung der Standards 
für Identität und Qualität sowie für 
andere spezifische, für FVG geltende 
Anforderungen.  

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) ein neues, von der zuständigen 
Behörde des Einfuhrmitgliedstaats 
ausgestelltes Stammzertifikat, das das 
Stammzertifikat oder die amtliche 
Bescheinigung im Sinne von Buchstabe a 
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nach der Einfuhr ersetzt, oder eine 
Bescheinigung über das Vorhandensein 
dieses neuen Zertifikats. 

 

Abänderung 81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. Durch die 
Einbeziehung von Sachverständigen, die 
von den Mitgliedstaaten benannt werden, 
wird ein breites Spektrum an nationalem 
Fachwissen und nationalen Perspektiven 
eingebracht, was zu einer fundierten und 
ausgewogenen Entscheidungsfindung bei 
delegierten Rechtsakten beiträgt. 

 

Abänderung  82 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Mengen von zertifiziertem FVG pro 
Jahr; 

a) Mengen von FVG pro Jahr, für das 
ein Stammzertifikat ausgestellt wurde; 

 

Abänderung  83 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Anzahl der angenommenen 
nationalen Notfallpläne zur Vorbereitung 
auf Schwierigkeiten bei der Versorgung 
mit FVG und für die Aktivierung dieser 
Notfallpläne benötigte Zeit; 

b) Anzahl der von den 
Mitgliedstaaten angenommenen 
nationalen Notfallpläne zur Vorbereitung 
auf Schwierigkeiten bei der Versorgung 
mit FVG und für die Aktivierung dieser 
Notfallpläne benötigte Zeit und 
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Ressourcen;  

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abies alba Mill. Abies alba Mill. 

Abies cephalonica Loud. Abies cephalonica Loud. 

Abies grandis Lindl. Abies grandis Lindl. 

[...] [...] 

 Abies bornmulleriana 

 Acer campestre 

 Alnus cordata - Juglans regia 

 Eucalyptus globulus 

 Eucalyptus gunnii 

 Eucalyptus hybride gunnii x dalrympleana 

 Eucalyptus nitens 

 Juglans major x regia 

 Juglans nigra 

 Juglans nigra x regia 

 Malus sylvestris 

 Pinus taeda 

 Populus nigra 

 Populus tremula 

 Sorbus domestica 

 Sorbus torminalis 

[...] [...] 

Robinia pseudoacacia L. Robinia pseudoacacia L. 

Tilia cordata Mill. Tilia cordata Mill. 

Tilia platyphyllos Scop. Tilia platyphyllos Scop. 

 

Abänderung  85 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil B – Nummer 2 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Samenquelle oder der Erntebestand 
umfasst eine oder mehrere Baumgruppen. 
Diese Bäume sind gut verteilt und so 
zahlreich, dass die genetische Vielfalt 
erhalten bleibt und eine ausreichende 
gegenseitige Bestäubung zwischen den 
Bäumen in diesen Samenquellen oder 
Erntebeständen gewährleistet ist. 

Die Samenquelle oder der Erntebestand 
umfasst eine oder mehrere Baumgruppen 
(Baumbestände) oder einen einzelnen 
Bestand. Diese Bäume der Samenquellen 
oder des Erntebestands sind gut verteilt 
und so zahlreich, dass die genetische 
Vielfalt erhalten bleibt und eine 
ausreichende gegenseitige Bestäubung 
zwischen den Bäumen in diesen 
Samenquellen oder Erntebeständen 
gewährleistet ist. 

 

Abänderung  86 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil B – Nummer 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Die Bäume sind gut an die 
klimatischen und ökologischen 
Bedingungen, einschließlich der biotischen 
und abiotischen Faktoren im 
Herkunftsgebiet, angepasst. 

a) Die Bäume sind gut an die 
klimatischen und ökologischen 
Bedingungen, einschließlich der biotischen 
und abiotischen Faktoren im 
Herkunftsgebiet angepasst, und überdies 
weisen Randpopulationen eine lokale 
Anpassung an extremere biotische und 
abiotische Faktoren auf. 

 

Abänderung  87 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil B – Nummer 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Die Bäume sind praktisch frei von 
Schädlingen und deren Symptomen. 

b) Die Bäume sind praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen und deren 
Symptomen. 
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Abänderung  88 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil B – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Isolierung: Erntebestände stehen in 
ausreichender Entfernung von 
Erntebeständen schlechter Qualität 
derselben Arten oder von Erntebeständen 
verwandter Arten, die bei den 
betreffenden Arten einkreuzen können. 
Besondere Beachtung verdient diese 
Anforderung, wenn es sich bei den die 
autochthonen/indigenen Erntebestände 
umgebenden Erntebeständen um 
nichtautochthone/nichtindigene 
Erntebestände oder um Erntebestände 
unbekannten Ursprungs handelt. 

2. Isolierung: Erntebestände stehen in 
ausreichender Entfernung von 
Erntebeständen schlechter Qualität 
derselben oder verwandter Arten oder 
von Erntebeständen verwandter Arten, die 
bei den betreffenden Arten einkreuzen 
können. Besondere Beachtung verdient 
diese Anforderung, wenn es sich bei den 
die autochthonen/indigenen 
Erntebestände umgebenden 
Erntebeständen um 
nichtautochthone/nichtindigene 
Erntebestände oder um Erntebestände 
unbekannten Ursprungs handelt. 

 

Abänderung  89 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Teil B – Nummer 6 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Die Bäume sind praktisch frei von 
Schädlingen und deren Symptomen und 
widerstandsfähig gegen ungünstige 
Standortbedingungen am Ort, an dem sie 
wachsen. 

b) Die Bäume sind praktisch frei von 
Qualitätsschädlingen und deren 
Symptomen und widerstandsfähig gegen 
ungünstige klima- und standortspezifische 
Bedingungen am Ort, an dem sie wachsen. 

 

Abänderung  90 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Der Unternehmer wählt die 
zugehörigen Klone oder Familien aufgrund 
ihrer überragenden Merkmale aus und 
trägt den Anforderungen gemäß 
Anhang III Abschnitt B Nummern 4 und 6 

b) Die zugehörigen Klone oder 
Familien werden aufgrund ihrer 
überragenden Merkmale ausgewählt, 
wobei den Anforderungen gemäß 
Anhang III Abschnitt B Nummern 4 und 6 
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bis 9 unter Berücksichtigung des 
besonderen Zwecks, für den das daraus 
gewonnene FVG verwendet werden soll, 
Rechnung. 

bis 9 unter Berücksichtigung des 
besonderen Zwecks, für den das daraus 
gewonnene FVG verwendet werden soll, 
Rechnung zu tragen ist. 

 

Abänderung  91 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Der Unternehmer bewirtschaftet 
und beerntet die Samenplantagen auf eine 
Weise, dass die Ziele der Samenplantagen 
erreicht werden. Bei einer Samenplantage, 
die zur Erzeugung künstlicher Hybriden 
bestimmt ist, ist der prozentuale Anteil 
von Hybriden am FVG in einer Analyse 
nachzuweisen. 

e) Die Samenplantagen sind auf eine 
Weise zu bewirtschaften und zu beernten, 
dass die Ziele der Samenplantagen 
erreicht werden. Bei einer Samenplantage, 
die zur Erzeugung künstlicher Hybriden 
bestimmt ist, ist der prozentuale Anteil 
von Hybriden am FVG in einer Analyse 
nachzuweisen. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Der Unternehmer wählt die Eltern 
aufgrund ihrer überragenden Merkmale 
oder aber wegen ihrer 
Kombinationseignung aus. Bei einer 
Auswahl auf der Grundlage überragender 
Merkmale wird den Anforderungen gemäß 
Anhang III Abschnitt B Nummern 4 und 6 
bis 9 unter Berücksichtigung des 
besonderen Zwecks, für den das daraus 
gewonnene FVG verwendet werden soll, 
Rechnung getragen. 

a) Die Eltern werden aufgrund ihrer 
überragenden Merkmale oder aber wegen 
ihrer Kombinationseignung ausgewählt. 
Bei einer Auswahl auf der Grundlage 
überragender Merkmale wird den 
Anforderungen gemäß Anhang III 
Abschnitt B Nummern 4 und 6 bis 9 unter 
Berücksichtigung des besonderen Zwecks, 
für den das daraus gewonnene FVG 
verwendet werden soll, Rechnung 
getragen. 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 1 – Buchstabe a – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Unternehmer bereiten die für die 
Zulassung des Ausgangsmaterials 
vorgesehenen Prüfungen vor, konzipieren 
sie und führen sie durch. Sie werten die 
Ergebnisse dieser Prüfungen gemäß den 
international anerkannten Verfahren aus. 
Bei Vergleichsprüfungen vergleicht der 
Unternehmer das zu prüfende FVG mit 
einem oder besser mehreren 
zugelassenen oder vorausgewählten 
Standards, wie in Nummer 3 Buchstabe b 
beschrieben. 

Die Unternehmer melden der für die 
Zulassung des Ausgangsmaterials 
zuständigen Behörde das Material, die 
Methoden und die Ergebnisse der 
Prüfungen. Die vorgelegten Ergebnisse 
werden gemäß den international 
anerkannten Verfahren ausgewertet. In 
Vergleichsprüfungen werden ein oder 
besser mehrere zugelassene oder 
vorausgewählte Standards, wie in 
Nummer 3 Buchstabe b beschrieben, 
verwendet. 

 

Abänderung  94 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Für jede in Anhang I aufgeführte 
Baumart muss eine Mindestanzahl von 
Prüfflächen mit einer Mindestgröße 
berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  95 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Der Unternehmer konzipiert 
Prüfungen zur Bewertung der unter 
Ziffer ii genannten relevanten Merkmale 
und gibt diese für jede Prüfung in den 
Prüfungsaufzeichnungen an. 

i) Die Prüfungen werden zur 
Bewertung der unter Ziffer ii genannten 
relevanten Merkmale konzipiert, und 
diese werden für jede Prüfung in den 
Prüfungsaufzeichnungen angegeben. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 1 – Buchstabe c – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Unternehmer führt Aufzeichnungen, 
in denen er die Prüforte beschreibt, 
einschließlich der standörtlichen und 
klimatischen Bedingungen, des Bodens, 
der Vornutzung, der Bestandsbegründung, 
der Bewirtschaftung und der Schäden 
durch abiotische/biotische Faktoren. Er 
legt diese Aufzeichnungen der zuständigen 
Behörde auf Anfrage vor. Die zuständige 
Behörde führt Aufzeichnungen über das 
Alter des Ausgangsmaterials und des FVG 
sowie über die Ergebnisse zum Zeitpunkt 
der Prüfung. 

Der Unternehmer stellt alle Informationen 
zur Verfügung, die für die Bewertung der 
Prüfungsergebnisse erforderlich sind, 
einschließlich der standörtlichen und 
klimatischen Bedingungen, des Bodens, 
der Vornutzung, der Bestandsbegründung, 
der Bewirtschaftung und der Schäden 
durch abiotische/biotische Faktoren. Auf 
Anfrage stellt der Unternehmer diese 
Aufzeichnungen den zuständigen 
Behörden zur Verfügung. Die zuständige 
Behörde führt Aufzeichnungen über das 
Alter des Ausgangsmaterials und des FVG 
sowie über die Ergebnisse zum Zeitpunkt 
der Prüfung. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 1 – Buchstabe d – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Der Unternehmer muss jede 
Stichprobe von FVG, soweit es die Typen 
des Pflanzguts gestatten, in derselben 
Weise anziehen, auspflanzen und pflegen. 

i) Jede Stichprobe von FVG muss, 
soweit es die Typen des Pflanzguts 
gestatten, in derselben Weise angezogen, 
ausgepflanzt und gepflegt werden. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 1 – Buchstabe d – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Der Unternehmer muss jeden 
Versuch nach einem anerkannten 
statistischen Prinzip unter Verwendung 
einer hinreichenden Zahl von Bäumen 
anlegen, damit die individuellen 
Merkmale jedes zu prüfenden Bestandteils 
gemessen werden können. 

ii) Jeder Versuch ist nach einem 
anerkannten statistischen Prinzip 
anzulegen, damit die individuellen 
Merkmale jedes zu prüfenden Bestandteils 
gemessen werden können. 
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Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 1 – Buchstabe e – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Der Unternehmer analysiert die 
Versuchsergebnisse mithilfe international 
anerkannter Statistikverfahren und legt 
die Ergebnisse für jedes geprüfte Merkmal 
vor. 

i) Die Versuchsergebnisse werden 
mithilfe international anerkannter 
Statistikverfahren analysiert; die 
Ergebnisse sind für jedes geprüfte 
Merkmal vorzulegen. 

 

Abänderung  100 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 2 – Buchstabe d – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Die geschätzte Überlegenheit des 
FVG ist im Verhältnis zu einem Standard 
für ein Merkmal oder eine Gruppe von 
Merkmalen zu berechnen. Der 
Unternehmer bestimmt den Standard im 
Zuchtprogramm und beschreibt diesen 
Standard in den Prüfberichten. 

i) Die geschätzte Überlegenheit des 
FVG ist im Verhältnis zu einem Standard 
für ein Merkmal oder eine Gruppe von 
Merkmalen zu berechnen. Der Standard 
im Zuchtprogramm wird bestimmt und in 
den Prüfberichten beschrieben. 

 

Abänderung  101 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 3 – Buchstabe c – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Der Unternehmer gibt an, ob es 
wichtige wirtschaftliche oder ökologische 
Merkmale gibt, bei denen erheblich 
schlechtere Ergebnisse erzielt werden als 
im Falle der Standards; ihre Auswirkungen 
sind durch vorteilhafte Merkmale 
auszugleichen. 

ii) Es ist anzugeben, ob es wichtige 
wirtschaftliche oder ökologische 
Merkmale gibt, bei denen erheblich 
schlechtere Ergebnisse erzielt werden als 
im Falle der Standards; ihre Auswirkungen 
sind durch vorteilhafte Merkmale 
auszugleichen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0343
Einrichtung der Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung der Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan (COM(2023)0692
– C9-0408/2023 – 2023/0397(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0692),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 212 und Artikel 322 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C9-0408/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 30. Januar 20241,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 8. April 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten und des Haushaltsausschusses gemäß Artikel 58 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und 
des Ausschusses für regionale Entwicklung,

                                                
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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– unter Hinweis auf das Schreiben des Haushaltskontrollausschusses, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des 
Haushaltsausschusses (A9-0085/2024), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2.  billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments und des Rates, die im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) 
veröffentlicht wird; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0397 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung der Reform- und Wachstumsfazilität für den 
Westbalkan 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 212 und Artikel 322 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Rechnungshofs1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
1 Stellungnahme vom 30. Januar 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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(1) Die Union gründet sich auf die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische 

Union (EUV) genannten Werte, zu denen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 

Achtung der Menschenrechte gehören. Diese Werte sind Teil der Beitrittskriterien, 

die auf der Tagung des Europäischen Rates im Juni 1993 in Kopenhagen 

festgelegt wurden (im Folgenden „Kopenhagener Kriterien“) und die 

Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Union bilden. 

(2) Der Erweiterungsprozess beruht auf etablierten Kriterien, fairen und strengen 

Auflagen und dem Grundsatz der Beurteilung nach der eigenen Leistung. Ein 

entschlossenes Eintreten für den Grundsatz „Wesentliches zuerst“, nach dem eine 

starke Konzentration auf die Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte, das 

Funktionieren der demokratischen Einrichtungen und die Reform der öffentlichen 

Verwaltung sowie auf wirtschaftliche Kriterien erforderlich ist, ist nach wie vor 

von entscheidender Bedeutung. Der Fortschritt hängt von der Umsetzung der für 

die Angleichung an den Besitzstand der Union erforderlichen Reformen durch die 

einzelnen Begünstigten ab. Die regionale Zusammenarbeit und gutnachbarliche 

Beziehungen sind nach wie vor wesentliche Elemente des Erweiterungsprozesses.  

(3) Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat darüber hinaus gezeigt, dass 

die Erweiterung eine geostrategische Investition in Frieden, Sicherheit und 

Stabilität ist. Unter Hinweis auf das uneingeschränkte und unmissverständliche 

Eintreten der Union für die Perspektive einer Unionsmitgliedschaft für den 

Westbalkan ist die Ausrichtung und das Engagement der Partner im Westbalkan 

gegenüber der Union ein starker Ausdruck ihrer strategischen Entscheidung und 

ihrer Zugehörigkeit zu einer Wertegemeinschaft. Der Weg der Partner im 

Westbalkan in Richtung der Europäischen Union muss in Form von greifbaren 

und konkreten Reformfortschritten fest verankert werden. 
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(4) Es liegt im gemeinsamen Interesse der Union und ihrer Partner im Westbalkan 

(Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo*, Montenegro, Nordmazedonien 

und Serbien – im Folgenden „Begünstigte“), die Bemühungen um die Reform ihrer 

politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Systeme im Hinblick auf ihre künftige 

Mitgliedschaft in der Union voranzubringen und ihren Beitrittsprozess zu 

unterstützen. Die Aussicht auf die Mitgliedschaft in der Union übt eine starke 

transformative Wirkung aus und spornt zu positiven demokratischen, politischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen an.  

(5) Es muss dafür gesorgt werden, dass einige der Vorteile der Mitgliedschaft in der 

Union bereits vor dem Beitritt zur Geltung kommen, allen voran die wirtschaftliche 

Konvergenz. Derzeit ist der Grad der Konvergenz gemessen am Pro-Kopf-BIP in 

Kaufkraftstandards im Westbalkan weiterhin gering; dieser Wert beträgt zwischen 

30 % und 50 % des Durchschnitts in der Union, und die Fortschritte sind zu langsam. 

(6) Um diesen Abstand zu verringern, hat die Kommission in ihrer Mitteilung vom 

8. November 2023 mit dem Titel „Ein neuer Wachstumsplan für den Westbalkan“ 

einen neuen Wachstumsplan für den Westbalkan dargelegt, der sich auf vier Säulen 

stützt: a) verstärkte Integration in den EU-Binnenmarkt, b) Beschleunigung der 

regionalen Wirtschaftsintegration im Einklang mit den EU-Vorschriften und -

Standards durch die vollständige Umsetzung des bestehenden Aktionsplans für den 

Gemeinsamen Regionalen Markt, c) Vertiefung der Reformen zur Beschleunigung 

des Wachstums in der Region, Förderung der wirtschaftlichen Konvergenz und 

Stärkung der regionalen Stabilität sowie d) Schaffung eines neuen 

Finanzierungsinstruments: der Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan 

(im Folgenden „Fazilität“).  

                                                 
*  Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im 

Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des 
Kosovos. 
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(7) Für die Umsetzung dieses neuen Wachstumsplans für den Westbalkan müssen die 

Mittel im Rahmen eines speziellen neuen Finanzierungsinstruments – der Fazilität – 

aufgestockt werden, um die Region bei der Umsetzung der auf nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum ausgerichteten Reformen, der regionalen Integration und des 

Gemeinsamen Regionalen Marktes zu unterstützen.  

(8) Im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele des neuen Wachstumsplans für den 

Westbalkan sollte ein besonderer Schwerpunkt auf Investitionsbereiche gelegt 

werden, die als wichtige Multiplikatoren für die soziale und wirtschaftliche 

Entwicklung fungieren dürften: Konnektivität, einschließlich des nachhaltigen 

Verkehrs, Dekarbonisierung, Energie, der grüne und der digitale Wandel sowie 

Bildung und Kompetenzentwicklung mit einem besonderen Augenmerk auf der 

Jugend.  

(9) Eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur ist von entscheidender Bedeutung, um die 

Konnektivität zwischen den Begünstigten und mit der Union zu verbessern. Sie sollte 

zur Integration der Westbalkanregion in die Union beitragen. In ihren Vorschlag zur 

Überarbeitung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) hat die Kommission 

einen neuen Korridor aufgenommen, der durch den Westbalkan führt („Westbalkan – 

Östliches Mittelmeer“). Das TEN-V-Netz dient als Bezugspunkt für die Finanzierung 

einer nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur in der Region, auch im Hinblick auf 

umweltfreundliche Verkehrsmittel wie die Eisenbahn.  
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(10) Mit der Fazilität sollten Investitionen und Reformen gefördert werden, mit denen die 

Begünstigten auf ihrem Weg zur Digitalisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft 

im Einklang mit der Vision der Union für 2030, die in der Mitteilung der 

Kommission vom 9. März 2021 mit dem Titel „Digitaler Kompass 2030: der 

europäische Weg in die digitale Dekade“ dargestellt wurde, unterstützt werden, 

wodurch gleichzeitig eine inklusive digitale Wirtschaft gefördert wird, die allen 

Bürgern zugutekommt. Mit der Fazilität sollte es den Begünstigten leichter 

gemacht werden, die allgemeinen Ziele und die Digitalziele in Bezug auf die Union 

zu verwirklichen. Wie die Kommission in ihrer Mitteilung vom 15. Juni 2023 mit 

dem Titel „Umsetzung des EU-Instrumentariums für die 5G-Cybersicherheit“ 

dargelegt hat, sollte das Instrumentarium für die 5G-Cybersicherheit als Referenz für 

die Bereitstellung von Unionsmitteln dienen, um die Sicherheit, die Resilienz und 

den Schutz der Integrität von digitalen Infrastrukturprojekten in der Region 

sicherzustellen.  

▌ 

(11) Die Unterstützung im Rahmen der Fazilität sollte zur Erreichung allgemeiner und 

spezifischer Ziele auf der Grundlage vorab festgelegter Kriterien und klarer 

Auszahlungsbedingungen gewährt werden. Diese allgemeinen und spezifischen 

Ziele sollten sich gegenseitig verstärken. Durch die Fazilität sollte zur Erweiterung 

beigetragen werden, indem dadurch im Hinblick auf die Mitgliedschaft ▌ die 

Angleichung an die Werte, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Normen, 

Strategien und Verfahren der Union („Besitzstand“) beschleunigt wird, und 

dadurch sollte die regionale wirtschaftliche Integration und die schrittweise 

Integration der Begünstigten in den Binnenmarkt der Union sowie ihre 

sozioökonomische Konvergenz mit der Union beschleunigt werden. Mit der 

Fazilität sollten auch die regionale Zusammenarbeit, gutnachbarliche 

Beziehungen sowie die Aussöhnung und Beilegung von Streitigkeiten gefördert 

werden.  
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(12) Die Fazilität sollte zur Förderung der sozioökonomischen Konvergenz beitragen 

und darüber hinaus einen Beitrag dazu leisten, Reformen im Zusammenhang mit 

den wesentlichen Elementen des Erweiterungsprozesses, einschließlich der 

Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte, unter anderem der Rechte von Personen, die 

Minderheiten angehören, einschließlich nationaler Minderheiten und Roma, 

sowie der Rechte von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen 

Personen (LGBTI) zu beschleunigen. Sie sollte auch in Bezug auf die 

Funktionsweise der demokratischen Einrichtungen und öffentlichen 

Verwaltungen, die Vergabe öffentlicher Aufträge, die Kontrolle staatlicher 

Beihilfen und die Verwaltung der öffentlichen Finanzen, die der Bekämpfung von 

Korruption und organisierter Kriminalität, eine hochwertige allgemeine und 

berufliche Bildung und die Beschäftigungspolitik sowie die Ziele der Region im 

Bereich des grünen Wandels und des Klima- und Umweltschutzes Verbesserungen 

bewirken.  

(13) Die Unterstützung der Union im Rahmen der Fazilität sollte die bilaterale und 

regionale Unterstützung im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/1529 des 

Europäischen Parlaments und des Rates3 ergänzen, die weiterhin das wichtigste 

Instrument für die Vorbereitung der Begünstigten auf die Mitgliedschaft in der 

Union ist, wobei nach Möglichkeit bereits bestehende Mechanismen und 

Strukturen genutzt und Synergieeffekte maximiert werden sollten. Die 

Vorgehensweise sollte auf der bestehenden Methodik für die Erweiterung 

aufbauen, insbesondere auf der überarbeiteten Methodik von 2020, die die 

Kommission in ihrer Mitteilung vom 5. Februar 2020 mit dem Titel „Stärkung des 

Beitrittsprozesses – Eine glaubwürdige EU-Perspektive für den westlichen 

Balkan“ vorgestellt hat, sowie auf dem Wirtschafts- und Investitionsplan für den 

Westbalkan, den die Kommission am 6. Oktober 2020 angenommen hat.  

                                                 
3  Verordnung (EU) 2021/1529 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. September 2021 zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA III) (ABl. L 330 vom 20.9.2021, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1529/oj). 
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(14) Die Fazilität sollte den bestehenden Wirtschafts- und Finanzdialog ergänzen, ohne 

seinen Anwendungsbereich zu beeinträchtigen, und so die wirtschaftliche 

Integration und die Vorbereitung der multilateralen Überwachung der 

Wirtschaftspolitik durch die Union verbessern. 

(15) Mit der Fazilität sollte die Ausarbeitung der Grundsätze der Wirksamkeit gefördert 

werden, und zwar unter Achtung der Zusätzlichkeit und des ergänzenden 

Charakters in Bezug auf die im Rahmen anderer Programme und Instrumente der 

Union geleistete Unterstützung sowie unter Vermeidung von Überschneidungen und 

Sicherstellung von Synergieeffekten zwischen der Hilfe im Rahmen dieser 

Verordnung und sonstiger Hilfe, einschließlich integrierter Finanzpakete, die 

sowohl Exporte als auch Entwicklungsmittel umfassen und von der Union, den 

Mitgliedstaaten, Drittländern, multilateralen und regionalen Organisationen und 

Stellen geleistet werden. 
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(16) Im Einklang mit dem Grundsatz einer inklusiven Partnerschaft sollte die 

Kommission darauf hinarbeiten, dass wichtige Interessenträger in den 

begünstigten Ländern, einschließlich lokaler und regionaler 

Gebietskörperschaften, Sozialpartner und Organisationen der Zivilgesellschaft, 

ordnungsgemäß konsultiert werden und rechtzeitig Zugang zu den einschlägigen 

Informationen erhalten, damit sie bei der Konzeption und Umsetzung der 

Programme und der begleitenden Überwachungsprozesse sinnvoll mitwirken 

können. 

(17) Zur Unterstützung der Ziele dieser Fazilität und zur Stärkung der einschlägigen 

Kapazitäten der Begünstigten in Bezug auf die Umsetzung der Reformagenden 

sollte weiterhin maßgeschneiderte und gezielte technische Hilfe sowie Hilfe für die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit bereitgestellt werden. 

(18) Im Rahmen der Fazilität sollte die Kohärenz mit den allgemeinen Zielen des 

auswärtigen Handelns der Union gemäß Artikel 21 TEU sichergestellt werden und 

diese Ziele sollten gefördert werden, was auch die Achtung der in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundrechte einschließt. Im 

Rahmen der Fazilität sollte insbesondere sichergestellt werden, dass die 

Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit geschützt und gefördert werden. 
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(19) Mit der Fazilität sollten Innovationen, Forschung und die Zusammenarbeit 

zwischen Hochschuleinrichtungen und der Industrie gefördert werden, um den 

grünen und den digitalen Wandel zu unterstützen, wobei die örtliche Industrie 

gefördert werden sollte und dabei ein besonderer Schwerpunkt auf 

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-up-

Unternehmen vor Ort gelegt werden sollte. 

(20) Die Begünstigten sollten ein glaubwürdiges Bekenntnis zu den europäischen 

Werten unter Beweis stellen, unter anderem durch ihre Angleichung an die 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union, einschließlich restriktiver 

Maßnahmen der Union. 

(21) Bei der Durchführung der Fazilität sollten die strategische Autonomie der Union 

sowie die strategischen Interessen der Union und ihrer Mitgliedstaaten und die 

Werte, auf die sich die Union gründet, berücksichtigt werden. 
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(22) Mit den Tätigkeiten im Rahmen der Fazilität sollten Fortschritte bei der Umsetzung 

der sozial-, klima- und umweltpolitischen Normen der Union, der Ziele der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, des im Rahmen des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

angenommenen Übereinkommens von Paris ▌, des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über die biologische Vielfalt und des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung gefördert werden, und die Tätigkeiten 

sollten nicht zu Umweltzerstörung oder einer Verschlechterung der Umwelt oder des 

Klimas beitragen. Die im Rahmen der Fazilität finanzierten Maßnahmen sollten mit 

den Energie- und Klimaplänen der Begünstigten, ihrem national festgelegten Beitrag 

und dem Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, im Einklang stehen. Die 

Fazilität sollte zum Klimaschutz beitragen, die Fähigkeit zur Anpassung an die 

schädlichen Auswirkungen des Klimawandels verbessern und die Klimaresilienz 

stärken. Insbesondere sollte durch die im Rahmen der Fazilität bereitgestellten 

Finanzmittel der Übergang zu einer dekarbonisierten, klimaneutralen und 

klimaresilienten Kreislaufwirtschaft gefördert werden.  
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(23) Die Durchführung dieser Verordnung sollte von den Grundsätzen der Gleichstellung 

und Nichtdiskriminierung geleitet sein, wie sie in den Gleichstellungstrategien der 

Union enthalten sind. Sie sollte die Gleichstellung der Geschlechter und ihre 

durchgängige Berücksichtigung fördern und voranbringen, eine sinnvolle 

Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen und die Stärkung der Rolle 

von Frauen und Mädchen sicherstellen und darauf abzielen, unter Berücksichtigung 

der einschlägigen EU-Aktionspläne für die Gleichstellung, der einschlägigen 

Schlussfolgerungen des Rates und internationaler Übereinkommen die Rechte von 

Frauen und Mädchen zu schützen und zu fördern sowie Gewalt gegen Frauen und 

häusliche Gewalt zu verhindern und dagegen vorzugehen. Darüber hinaus sollte 

die Verordnung unter uneingeschränkter Achtung der Europäischen Säule 

sozialer Rechte durchgeführt werden, auch in Bezug auf den Schutz von Kindern 

und die Arbeitnehmerrechte. Die Umsetzung der Fazilität sollte mit dem 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen4 und dem dazugehörigen Protokoll im Einklang stehen und 

sicherstellen, dass die in ihrem Rahmen durchgeführten Investitionen und 

technischen Hilfemaßnahmen im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2019/882 des 

Europäischen Parlaments und des Rates5 barrierefrei sind.  

                                                 
4 ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 35. 
5  Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj). 
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(24) Diese Verordnung sollte die in der Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2020 

mit dem Titel „Ein Wirtschafts- und Investitionsplan für den Westbalkan“ 

enthaltene Grüne Agenda für den Westbalkan fördern, indem sie den Schutz und die 

Wiederherstellung der Umwelt stärkt, zur Abschwächung des Klimawandels 

beiträgt, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel erhöht und den 

Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft beschleunigt.  

www.parlament.gv.at



 

 1449 

(25) Im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal als Europas Strategie für 

nachhaltiges Wachstum und angesichts der Bedeutung, die der Verwirklichung der 

Klima- und Biodiversitätsziele im Einklang mit den Verpflichtungen zukommt, die 

sich aus der Interinstitutionellen Vereinbarung ergeben, sollte die Fazilität zur 

Verwirklichung des Gesamtziels beitragen, 30 % der Ausgaben aus dem 

Unionshaushalt für die Unterstützung von Klimazielen zu verwenden sowie für 

Biodiversitätsziele im Jahr 2024 einen Anteil von 7,5 % und in den Jahren 2026 und 

2027 jeweils 10 % zu verwenden. Mindestens 37 % der über den Investitionsrahmen 

für den westlichen Balkan (WBIF) bereitgestellten nicht rückzahlbaren finanziellen 

Unterstützung sollten für die Verwirklichung von Klimazielen eingesetzt werden. 

Dieser Betrag sollte im Einklang mit der Verpflichtung, der OECD die 

internationale Klimaschutzfinanzierung der EU zu melden, sowie anderen 

internationale Übereinkünften und Rahmen anhand der Rio-Marker berechnet 

werden. Bereits im Juni 2025 werden die EU-Klimakoeffizienten, die für alle 

Programme des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021-2027 gelten und in 

der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Climate 

Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial 

Framework“ (Klima-Mainstreaming-Architektur im Mehrjährigen Finanzrahmen 

2021-2027, SWD(2022)0225) festgelegt sind, auch auf Klimaausgaben im Rahmen 

der MFR-Rubrik 6 („Nachbarschaft und die Welt“) angewandt. Die Fazilität soll 

mit dem Konzept anderer Instrumente der Rubrik 6, einschließlich des Instruments 

für Heranführungshilfe (IPA III), in Einklang stehen, um für eine kohärente 

Klimaberichterstattung in der Region zu sorgen. Mit der Fazilität sollten 

Tätigkeiten gefördert werden, bei denen die Standards und Prioritäten der Union in 

den Bereichen Klima und Umwelt und der Grundsatz der Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 uneingeschränkt geachtet werden.  

                                                 
6 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj). 
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(26) Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den 

Begünstigten für die Konformität, Kohärenz, Konsistenz und Komplementarität 

sowie mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung der Hilfe 

sorgen, unter anderem indem geeignete interne Kontrollsysteme und 

Betrugsbekämpfungsstrategien eingesetzt werden. Die Unterstützung im Rahmen der 

Fazilität sollte der Vorbedingung unterliegen, dass die einzelnen Begünstigten sich 

zu funktionierenden demokratischen Mechanismen, einschließlich eines 

parlamentarischen Mehrparteiensystems, freier und fairer Wahlen, pluralistischer 

Medien, einer unabhängigen Justiz und der Rechtsstaatlichkeit, bekennen und sich 

daran halten, und die Achtung aller Menschenrechtsverpflichtungen, einschließlich 

der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören, garantieren. Eine weitere 

Vorbedingung sollte darin bestehen, dass sich Serbien und das Kosovo konstruktiv 

mit messbaren Fortschritten und greifbaren Ergebnissen um die Normalisierung 

ihrer Beziehungen bemühen, um ihren jeweiligen Verpflichtungen, die sich aus dem 

Abkommen über den Weg zur Normalisierung der Beziehungen und dem 

dazugehörigen Anhang zur Durchführung sowie aus allen bisherigen im Rahmen des 

Dialogs getroffenen Vereinbarungen ergeben, ausnahmslos und in vollem Umfang 

nachzukommen und Verhandlungen über das umfassende Abkommen zur 

Normalisierung der Beziehungen aufzunehmen.  

(27) Der Gesamtbetrag der über die Fazilität bereitgestellten Unterstützung der Union 

sollte für den Zeitraum 2024 bis 2027 höchstens 6 Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen 

betragen, davon bis zu 2 Mrd. EUR an nicht rückzahlbarer Unterstützung und 

4 Mrd. EUR an finanziellem Beistand in Form von Darlehen zu Vorzugskonditionen, 

die von der Union bereitgestellt und durch die aus dem Betrag von 2 Mrd. EUR 

gebildete Dotierung abgesichert werden. Mindestens die Hälfte des Gesamtbetrags 

sollte über den WBIF zugewiesen werden, was auch den Gesamtbetrag der nicht 

rückzahlbaren Unterstützung nach Abzug von 1,5 % für technische und 

administrative Hilfe und die für die Darlehen erforderlichen Dotierungsbeträge 

einschließt.  
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(28) Mit der vorliegenden Verordnung wird für die gesamte Laufzeit der Fazilität eine 

Finanzausstattung festgesetzt, die für das Europäische Parlament und den Rat im 

Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im 

Sinne von Nummer 18 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 16. Dezember 

2020 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und 

der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im 

Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue 

Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer 

Eigenmittel7, bilden soll. 

(29) Die finanziellen Verbindlichkeiten, die sich in Verbindung mit Darlehen im Rahmen 

der Fazilität ergeben, sollten abweichend von Artikel 31 Absatz 3 Satz 2 der 

Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates8 nicht durch 

die Garantie für Außenmaßnahmen abgesichert werden. Die in Form von Darlehen 

gewährte Unterstützung im Rahmen dieser Fazilität sollte finanziellen Beistand im 

Sinne von Artikel 220 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/10469 

(„Haushaltsordnung“) darstellen. Für die Mittelausstattung der einzelnen 

Begünstigten sollte anhand der im Anhang genannten Formel ein Richtbetrag 

errechnet werden, wobei der Anteil der Bevölkerung des betreffenden Begünstigten 

an der Gesamtbevölkerung der Westbalkanregion und das durchschnittliche Pro-

Kopf-BIP der Westbalkanregion im Verhältnis zum Pro-Kopf-BIP des jeweiligen 

Begünstigten kombiniert werden, bei einem Gewichtungsfaktor von 60 % bzw. 

                                                 
7 ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 28, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj. 
8  Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in 
der Welt, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) 2017/1601 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj). 

9  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj). 
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40 %. Sind die Auszahlungsbedingungen für die Freigabe der Mittel nicht erfüllt, so 

sollte die Kommission einen Teil des Betrags oder den gesamten Betrag unter den 

anderen Begünstigten umverteilen können.  
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(30) Auf diese Verordnung sollten die vom Europäischen Parlament und dem Rat gemäß 

Artikels 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

erlassenen horizontalen Haushaltsvorschriften Anwendung finden. Diese 

Vorschriften sind in der Haushaltsordnung niedergelegt und regeln insbesondere das 

Verfahren für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans durch 

Finanzhilfen, Auftragsvergabe, indirekte Mittelverwaltung, finanziellen Beistand, 

Mischfinanzierungsmaßnahmen und die Erstattung der Kosten externer 

Sachverständiger sowie die Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure.  

(31) Falls erforderlich sollten Beschränkungen der Förderfähigkeit bei 

Gewährungsverfahren im Rahmen der Fazilität aufgrund der besonderen Art der 

Tätigkeit oder aufgrund einer Beeinträchtigung der Sicherheit oder der öffentlichen 

Ordnung durch die Tätigkeit zulässig sein. 

(32) Um die effiziente Durchführung der Fazilität sicherzustellen und dabei die 

Integration der Begünstigten in europäische Wertschöpfungsketten zu erleichtern, 

sollten alle im Rahmen dieser Fazilität finanzierten und beschafften Lieferungen und 

Materialien aus Mitgliedstaaten, dem Gebiet der Begünstigten, aus 

Kandidatenländern, aus Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum sowie aus Ländern stammen, die die den Begünstigten unter 

Berücksichtigung der Größe ihrer Wirtschaft ein vergleichbares Maß an 

Unterstützung gewähren wie die Union und mit denen die Kommission einen 

gegenseitigen Zugang zur Außenhilfe im Gebiet der Begünstigten vereinbart hat, es 

sei denn, die Lieferungen oder Materialien können nicht zu angemessenen 

Bedingungen in einem dieser Länder beschafft werden.  
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(33) Unter Wahrung des Grundsatzes der Jährlichkeit des Unionshaushalts sollte die 

Möglichkeit sichergestellt werden, die Flexibilitätsregelungen gemäß der 

Haushaltsordnung für andere Politikbereiche anzuwenden, auch für 

Mittelübertragungen und Mittelumwidmungen, um eine effiziente Verwendung der 

Unionsmittel sicherzustellen und so die im Rahmen der Fazilität zur Verfügung 

stehenden Unionsmittel maximal zu nutzen. 

(34) Die Durchführung der Fazilität ▌ sollte im Falle jedes Begünstigten durch eine 

kohärente und priorisierte Kombination gezielter Reformen und vorrangiger 

Investitionen (im Folgenden „Reformagenda“) untermauert werden, die einen 

Rahmen für die Förderung eines inklusiven und nachhaltigen sozioökonomischen 

Wachstums bietet, klar formuliert und auf die Anforderungen für den Beitritt zur 

Union sowie die wesentlichen Elemente des Erweiterungsprozesses abgestimmt ist. 

Die Reformagenda wird als übergeordneter Rahmen für die Verwirklichung der Ziele 

der Fazilität dienen. Die Reformagenda sollte in enger Abstimmung mit den 

maßgeblichen Interessenträgern, darunter die Parlamente der Begünstigten, 

lokale und regionale Vertretungsorgane und Behörden, Sozialpartner und 

Organisationen der Zivilgesellschaft, ausgearbeitet werden und ihre Beiträge 

sollten in die Reformagenden einfließen.  

(35) Die Auszahlung der Unterstützung der Union sollte von der Erfüllung der 

Auszahlungsbedingungen sowie von messbaren Fortschritten bei der Umsetzung der 

Reformen, die in den von der Kommission bewerteten und förmlich gebilligten 

Reformagenden dargelegt wurden, abhängig gemacht werden. Die Freigabe der 

Mittel sollte entsprechend strukturiert werden und den Zielen der Fazilität Rechnung 

tragen. 
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(36) Die Reformagenden sollten Maßnahmen für gezielte Reformen sowie vorrangige 

Investitionsbereiche vorsehen, ferner die Auszahlungsbedingungen, formuliert als 

messbare qualitative und quantitative Schritte, die zufriedenstellenden Fortschritten 

oder dem Abschluss dieser Maßnahmen entsprechen, sowie einen indikativen 

Zeitplan für die Durchführung der Maßnahmen. Die Reformagenden sollten auch 

eine vorläufige Liste der geplanten Investitionsprojekte enthalten, die im Rahmen 

des WBIF finanziert werden sollen. Der für diese Schritte vorgesehene Zeitraum 

sollte spätestens am 31. August 2027 enden, auch wenn der vollständige Abschluss 

der Maßnahmen, auf die sich diese Schritte beziehen, über das Jahr 2027 

hinausreichen können sollte, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2028 erfolgen 

muss. 

(37) Die Reformagenden sollten auch eine Erläuterung des Systems des jeweiligen 

Begünstigten zur wirksamen Verhinderung, Aufdeckung und Behebung von 

Unregelmäßigkeiten, Korruption –einschließlich der Korruption auf hoher Ebene –, 

Betrug und Interessenkonflikten bei der Verwendung der im Rahmen der Fazilität 

bereitgestellten Mittel sowie die Vorkehrungen zur Vermeidung einer 

Doppelfinanzierung aus der Fazilität und anderen Programmen der Union sowie 

anderer Geber enthalten. 

(38) In den Reformagenden sollte erläutert werden, wie die Maßnahmen zu den Klima- 

und Umweltzielen, zum Grundsatz der Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen und zum digitalen Wandel beitragen sollen. 
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(39) Die Maßnahmen im Rahmen der Reformagenden sollten ▌ zur Steigerung der 

Effizienz des Systems für die Verwaltung und Kontrolle der öffentlichen Finanzen, 

zur Bekämpfung von Geldwäsche, Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, Betrug 

und organisierter Kriminalität sowie zu einem wirksamen System der 

Beihilfenkontrolle beitragen, um faire Bedingungen für alle Unternehmen 

sicherzustellen. Für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen durch die 

Begünstigten sollte jeweils ein indikativer Termin festgelegt werden, der in der 

Frühphase der Durchführung der Fazilität liegen könnte. 

(40) Die Reformagenden sollten ergebnisorientiert sein und Indikatoren für die 

Bewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der in dieser Verordnung 

festgelegten allgemeinen und spezifischen Ziele der Fazilität enthalten. Diese 

Indikatoren sollten auf international vereinbarten Indikatoren beruhen. Sie sollten 

zudem mit den zentralen Leistungsindikatoren des Ergebnisrahmens des IPA III, 

des EFSD+-Rahmens für die Ergebnismessung und des WBIF möglichst kohärent 

sein. Die Indikatoren sollten relevant, akzeptiert, plausibel, einfach und robust 

sein. 

(41) Mit den Mitteln im Rahmen der Fazilität sollten keine Tätigkeiten oder 

Maßnahmen unterstützt werden, die Friedensabkommen in der Region 

untergraben.  
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(42) Die Kommission sollte die einzelnen Reformagenden anhand der in dieser 

Verordnung aufgeführten Kriterien bewerten. Um einheitliche Bedingungen für die 

Durchführung dieser Verordnung sicherzustellen, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse für die Genehmigung dieser Reformagenden übertragen 

werden. Diese Befugnisse sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

des Europäischen Parlaments und des Rates10 ausgeübt werden. Die Kommission 

wird den Beschluss 2010/427/EU des Rates11 und die Rolle des Europäischen 

Auswärtige Dienstes (EAD) gegebenenfalls gebührend berücksichtigen, 

insbesondere bei der Überwachung der Erfüllung der einschlägigen Vorbedingungen 

für die Unterstützung durch die Union.  

(43) Der in dieser Verordnung genannte Durchführungsbeschluss der Kommission sollte 

gleichzeitig in Bezug auf den Betrag der nicht rückzahlbaren finanziellen 

Unterstützung gemäß dieser Verordnung ein Arbeitsprogramm im Sinne des 

Artikels 110 Absatz 2 der Haushaltsordnung darstellen. 

(44) Angesichts der erforderlichen Flexibilität bei der Durchführung der Fazilität sollten 

die einzelnen Begünstigten die Möglichkeit haben, bei der Kommission einen 

begründeten Antrag auf Änderung des Durchführungsbeschlusses zu stellen, wenn 

die Reformagenda, auch im Hinblick auf einschlägige Auszahlungsbedingungen, 

aufgrund objektiver Umstände teilweise oder vollständig nicht mehr erfüllt werden 

kann. Es sollte den Begünstigten möglich sein, einen begründeten Antrag auf 

Änderung ihrer Reformagenda zu stellen, gegebenenfalls auch durch Vorschlag von 

Addenda. 

                                                 
10  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj. 

11  Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 über die Organisation und die 
Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes, ABl. L 201 vom 3.8.2010, 
S. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj. 
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(45) Darüber hinaus sollte die Kommission die Möglichkeit haben, den 

Durchführungsbeschluss zu ändern, insbesondere um Änderungen der verfügbaren 

Beträge zu berücksichtigen. 

(46) Im Falle einer Umverteilung der Unterstützung im Rahmen dieser Fazilität, die dazu 

führen würde, dass ein Begünstigter zusätzliche Unterstützung erhält, sollte der 

betreffende Begünstigte eine überarbeitete Reformagenda mit zusätzlichen 

Maßnahmen vorlegen. Die Kommission sollte das Europäische Parlament und den 

Rat informieren, bevor sie einen Beschluss über die Umverteilung der 

Unterstützung fasst.  

(47) Mit jedem Begünstigten sollte eine Fazilitätsvereinbarung geschlossen werden, in der 

die Grundsätze der finanziellen Zusammenarbeit zwischen der Union und dem 

Begünstigten festgelegt und die erforderlichen Mechanismen für die Kontrolle, 

Aufsicht, Überwachung, Evaluierung, Berichterstattung und Prüfung im 

Zusammenhang mit im Rahmen der Fazilität bereitgestellten Unionsmitteln, 

Vorschriften über Steuern, Zölle und Abgaben sowie Maßnahmen zur Verhinderung, 

Aufdeckung, Untersuchung und Behebung von Unregelmäßigkeiten, Betrug, 

Korruption und Interessenkonflikten aufgeführt werden. Dementsprechend sollte 

auch mit jedem Begünstigten eine Darlehensvereinbarung geschlossen werden, in der 

spezifische Bestimmungen für die Verwaltung und Durchführung von 

Finanzierungen in Form von Darlehen festgelegt werden. Sowohl die 

Fazilitätsvereinbarung als auch die Darlehensvereinbarung sollten dem 

Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt werden.  
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(48) Die Fazilitätsvereinbarung sollte die Verpflichtung für die Begünstigten vorsehen, 

im Einklang mit den Datenschutzgrundsätzen der Union und den geltenden 

Datenschutzvorschriften die Erhebung angemessener Daten über Personen und 

Stellen, die Mittel für die Durchführung der Reformagenden erhalten, 

einschließlich Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern, und den Zugang zu 

diesen Daten sicherzustellen. 

(49) Die finanzielle Unterstützung für die Reformagenden sollte in Form eines Darlehens 

gewährt werden können. Angesichts des Finanzbedarfs der Begünstigten sollte der 

finanzielle Beistand gemäß der diversifizierten Finanzierungsstrategie organisiert 

werden, die in Artikel 220a der Haushaltsordnung vorgesehenen und dort als 

einheitliche Finanzierungsmethode festgelegt ist, von der erwartet wird, dass sie die 

Liquidität der Unionsanleihen sowie die Attraktivität und die Kosteneffizienz der 

Emissionen der Union erhöht. 

(50) Es ist angezeigt, an die Begünstigten Darlehen zu äußerst günstigen Konditionen mit 

einer Laufzeit von höchstens 40 Jahren zu vergeben und mit der Tilgung des 

Kapitalbetrags nicht vor 2034 zu beginnen. Es ist auch angezeigt, von Artikel 220 

Absatz 4 der Haushaltsordnung abzuweichen. 
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(51) Da die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit der Unterstützung der 

Begünstigten durch Darlehen im Rahmen der Fazilität mit den finanziellen Risiken 

im Zusammenhang mit Darlehen im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/947 

vergleichbar sind, sollte für die finanziellen Verbindlichkeiten in Verbindung mit 

Darlehen im Rahmen der vorliegenden Verordnung im Einklang mit Artikel 211 der 

Haushaltsordnung eine Dotierungsquote von 9 % vorgesehen werden, und die 

Finanzierung der Dotierung sollte aus der Finanzausstattung von 2 Mrd. EUR im 

Rahmen der Fazilität erfolgen. 

(52) Um sicherzustellen, dass die Dotierungsquote den finanziellen Risiken angemessen 

bleibt, und um den Fortschritt bei der Umsetzung der Fazilität anzuzeigen, sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Änderung der Dotierungsquote und zur Festlegung der detaillierten 

Elemente des Fortschrittsanzeigers zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf Sachverständigenebene, durchführt und dass diese 

Konsultationen im Einklang mit den Grundsätzen geführt werden, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 201612 

niedergelegt sind. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Unterlagen zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

                                                 
12  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj. 
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(53) Um die Hebelwirkung der finanziellen Unterstützung der Union zu maximieren, 

zusätzliche Investitionen anzuziehen und die Kontrolle der Union über die Ausgaben 

sicherzustellen, sollten die Infrastrukturinvestitionen zur Unterstützung der 

Reformagenden über den WBIF durchgeführt werden. Die einzelnen Projekte oder 

Programme sollten dem WBIF-Exekutivausschuss erst dann zur Stellungnahme 

vorgelegt werden, wenn die in den Reformagenden festgelegten einschlägigen 

Auszahlungsbedingungen erfüllt sind. Werden die einschlägigen 

Auszahlungsbedingungen für Investitionen nicht innerhalb eines Jahres erfüllt, sollte 

die Kommission die Möglichkeit haben, die für Investitionen im Rahmen des WBIF 

vorgesehenen Finanzmittel auf die anderen Begünstigten umzuverteilen. 

(54) Um sicherzustellen, dass die Begünstigten über die für die Durchführung der ersten 

Reformen benötigte Anschubfinanzierung verfügen, sollte jeder Begünstigte Zugang 

zu einer Vorfinanzierung in Höhe von bis zu 7 % des im Rahmen dieser Fazilität für 

finanziellen Beistand vorgesehenen Gesamtbetrags haben, sofern entsprechende 

Mittel verfügbar und die Vorbedingungen für die Unterstützung im Rahmen der 

Fazilität erfüllt sind. 
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(55) Bei der Unterstützung der Begünstigten ▌ durch die Union müssen Flexibilität und 

zugleich Planbarkeit sichergestellt werden. Zu diesem Zweck sollten die Mittel im 

Rahmen der Fazilität, vorbehaltlich ihrer Verfügbarkeit, nach einem festen 

halbjährlichen Zeitplan jeweils auf der Grundlage eines von dem Begünstigten 

eingereichten Antrags auf Mittelfreigabe ausgezahlt werden, nachdem sich die 

Kommission vergewissert hat, dass sowohl die allgemeinen Bedingungen in Bezug 

auf makrofinanzielle Stabilität, solide Verwaltung der öffentlichen Finanzen, 

Transparenz und Überwachung des Haushalts als auch die einschlägigen 

Auszahlungsbedingungen zufriedenstellend erfüllt sind. Wird eine 

Auszahlungsbedingung nicht entsprechend der in dem Beschluss zur Genehmigung 

der betreffenden Reformagenda festgelegten indikativen Zeitleiste erfüllt, kann die 

Kommission nach einer Methode für Teilzahlungen die Auszahlung der jeweiligen 

Mittel teilweise oder vollständig zurückhalten. Die einbehaltenen Mittel können im 

nächsten Zeitfenster für die Freigabe von Mitteln und bis zu zwölf Monate nach der 

ursprünglich in der indikativen Zeitleiste festgelegten Frist ausgezahlt werden, sofern 

die Auszahlungsbedingungen erfüllt sind. Im ersten Jahr der Umsetzung sollte diese 

Frist auf 24 Monate ab der ersten negativen Bewertung verlängert werden. 

(56) Abweichend von Artikel 116 Absätze 2 und 5 der Haushaltsordnung sollte die 

Zahlungsfrist für Beiträge zu Staatshaushalten ab dem Tag der Mitteilung des 

Beschlusses zur Genehmigung der Auszahlung an den Begünstigten beginnen und 

die Zahlung von Verzugszinsen durch die Kommission an den Begünstigten 

ausgeschlossen werden. 
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(57) Die Kommission sollte auf Ersuchen des Europäischen Parlaments im Rahmen 

des Entlastungsverfahrens detaillierte Informationen über die Ausführung des 

Haushaltsplans der Union im Rahmen der Fazilität bereitstellen, insbesondere 

über durchgeführte Prüfungen, einschließlich aufgedeckter Schwachstellen und 

ergriffener Abhilfemaßnahmen, und über die Vergabe von Aufträgen für 

Investitionen im Rahmen des WBIF, einschließlich – sofern zutreffend – des 

Betrags der Kofinanzierung der Begünstigten sowie anderer Quellen von 

Beiträgen, darunter andere Finanzierungsinstrumente der Union. 

(58) Im Rahmen der restriktiven Maßnahmen der Union, die gemäß Artikel 29 EUV und 

Artikel 215 AEUV erlassen werden, dürfen benannten juristischen Personen, 

Organisationen und Einrichtungen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder 

wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen. 

Diese benannten Einrichtungen sowie die Einrichtungen, die ihnen gehören oder 

unter ihrer Kontrolle stehen, sollten daher im Rahmen der Fazilität nicht unterstützt 

werden. 
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(59) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 und den Verordnungen (EG, Euratom) 

Nr. 2988/9514, (Euratom, EG) Nr. 2185/9615 und (EU) 2017/1939 des Rates16 sind 

die finanziellen Interessen der Union durch verhältnismäßige Maßnahmen zu 

schützen, einschließlich Maßnahmen zur Verhinderung, Aufdeckung, Behebung und 

Untersuchung von Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption, Interessenkonflikten, 

Doppelfinanzierung sowie zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter 

oder nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel. 

(60) Insbesondere sollte das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 

den Verordnungen (Euratom, EG) Nr. 2185/96 und (EU, Euratom) Nr. 883/2013 in 

der Lage sein, administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durchzuführen, um festzustellen, ob Betrug, Korruption oder 

eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der 

Union vorliegt. 

                                                 
13  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates, ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj. 

14  Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj. 

15  Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten, ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj. 

16  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA), ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj. 
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(61) Gemäß Artikel 129 der Haushaltsordnung sollten der Kommission, dem OLAF, dem 

Rechnungshof und gegebenenfalls der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) die 

erforderlichen Rechte und der erforderliche Zugang gewährt werden, auch durch 

Dritte, die an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligt sind. 

(62) Die Kommission sollte sicherstellen, dass die finanziellen Interessen der Union im 

Rahmen der Fazilität wirksam geschützt werden. Angesichts der langjährigen 

Erfahrung mit dem finanziellen Beistand, der den Begünstigten ▌ auch im Rahmen 

der indirekten Mittelverwaltung gewährt wird, und unter Berücksichtigung ihrer 

schrittweisen Angleichung an die Standards und Verfahren der Union sollte sich die 

Kommission für die interne Kontrolle weitgehend auf die Funktionsweise der 

Systeme der Begünstigten für interne Kontrolle und für Betrugsbekämpfung stützen. 

Insbesondere sollten die Kommission und das OLAF sowie, falls erforderlich, die 

EUStA unverzüglich über alle mutmaßlichen Fälle von Unregelmäßigkeiten, Betrug, 

Korruption und Interessenkonflikten unterrichtet werden, die sich auf die 

Ausführung der Mittel im Rahmen der Fazilität auswirken. 

(63) Ferner sollten die Begünstigten der Kommission unverzüglich Unregelmäßigkeiten, 

einschließlich Betrugsfällen, die Gegenstand einer ersten amtlichen oder 

gerichtlichen Feststellung waren, melden und die Kommission über den Fortgang der 

Verwaltungs- und Gerichtsverfahren unterrichten. Mit dem Ziel der Angleichung an 

die gute Praxis in den Mitgliedstaaten sollten solche Meldungen auf elektronischem 

Wege über das von der Kommission eingerichtete Berichterstattungssystem für 

Unregelmäßigkeiten erfolgen. 
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(64) Jeder Begünstigte sollte ein Überwachungssystem einrichten, dessen Ergebnisse in 

einen halbjährlichen Bericht über die Erfüllung der in seiner Reformagenda 

festgelegten Auszahlungsbedingungen einfließen sollten, der dem halbjährlichen 

Antrag auf Mittelfreigabe beizufügen ist. Die Begünstigten sollten Daten erheben 

und Informationen sammeln, die es ermöglichen, Unregelmäßigkeiten, Betrug, 

Korruption und Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den durch die Fazilität 

unterstützten Maßnahmen zu verhindern, aufzudecken und zu beheben, und diese 

Daten und Informationen zugänglich machen. 

(65) Die Kommission sollte dafür sorgen, dass es klare Überwachungs- und unabhängige 

Evaluierungsmechanismen gibt, damit bei der Ausführung des Haushaltsplans der 

Union echte Rechenschaftspflicht und Transparenz bestehen und eine wirksame 

Bewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung 

sichergestellt ist. 

(66) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich einen 

Bericht über die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung 

vorlegen, der sich auch mit Synergieeffekten und der Komplementarität mit 

anderen Unionsprogrammen befasst, insbesondere mit der Unterstützung im 

Rahmen der Verordnung (EU) 2021/1529 im Hinblick darauf, 

Doppelunterstützung und Doppelfinanzierungen zu verhindern.  
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(67) Im Interesse der Transparenz und Rechenschaftspflicht sollten die Begünstigten 

Daten über Endempfänger veröffentlichen, die im Zuge der Durchführung der 

Reformen und Investitionen im Rahmen dieser Fazilität kumulativ Mittel in Höhe 

von umgerechnet mehr als 50 000 EUR erhalten. 

(68) Die Kommission sollte die Fazilität nach ihrem Abschluss evaluieren. 

(69)  ▌Die Begünstigten sollten freie pluralistische Medien unterstützen, die das 

Verständnis der Werte der Union und der Vorteile und Verpflichtungen einer 

eventuellen Unionsmitgliedschaft stärken und fördern und gleichzeitig 

entschlossene Maßnahmen zur Bekämpfung von Informationsmanipulation und 

Einflussnahme aus dem Ausland ergreifen. Sie sollten auch für eine proaktive, 

klare und kohärente öffentliche Kommunikation, auch über die Unterstützung 

durch die Union, sorgen. Die Empfänger von Unionsmitteln sollten im Einklang 

mit den Leitlinien für die Kommunikation und die Sichtbarkeit des auswärtigen 

Handelns der EU aktiv deren Herkunft bekannt machen und dafür sorgen, dass 

die Finanzierung durch die Union Sichtbarkeit erhält.  

(70) Die Umsetzung der Fazilität sollte auch mit einer verstärkten strategischen 

Kommunikation und öffentlichen Diplomatie einhergehen, um die Werte der 

Union zu fördern und den Mehrwert der Unterstützung durch die Union zu 

unterstreichen. 
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(71) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(72) Damit die Begünstigten rechtzeitig und ohne weitere Verzögerung Finanzmittel 

erhalten können, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird die Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan 

(im Folgenden „Fazilität“) eingerichtet. 

In dieser Verordnung werden die Ziele der Fazilität, ihre Finanzierung sowie die 

Mittelausstattung für den Zeitraum 2024 bis 2027, die Formen der im Rahmen der 

Fazilität gewährten Unionsfinanzierung und die Regeln für die Bereitstellung der 

Mittel festgelegt. 

(2) Die Fazilität ergänzt die Verordnung (EU) 2021/1529 und dient der Unterstützung 

des Westbalkans bei der Durchführung von EU-bezogenen Reformen, insbesondere 

von inklusiven und nachhaltigen sozioökonomischen Reformen und Reformen 

bezüglich der wesentlichen Elemente des Erweiterungsprozesses, die mit den 

Werten der Union im Einklang stehen, und von Investitionen zur Umsetzung der 

jeweiligen Reformagenden gemäß Kapitel III. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/1529;Year2:2021;Nr2:1529&comp=


 

 1470 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Begünstigter“ Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo ▌, Montenegro, 

Nordmazedonien oder Serbien; 

2. „erweiterungspolitischer Rahmen“ den allgemeinen politischen Rahmen für die 

Durchführung dieser Verordnung, wie er vom Europäischen Rat und dem Rat 

festgelegt wurde, und umfasst die überarbeitete Verfahrensweise bei der 

Erweiterung, Vereinbarungen, die eine rechtsverbindliche Beziehung zu den 

Begünstigten begründen, gegebenenfalls die Verhandlungsrahmen für die 

Beitrittsverhandlungen mit den Bewerberländern sowie Entschließungen des 

Europäischen Parlaments, einschlägige Mitteilungen der Kommission, 

gegebenenfalls auch zur Rechtsstaatlichkeit, und gemeinsame Mitteilungen der 

Kommission und des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik; 

3. „Fazilitätsvereinbarung“ eine Vereinbarung zwischen der Kommission und dem 

Begünstigten, in der die Grundsätze für die finanzielle Zusammenarbeit zwischen 

dem Begünstigten und der Kommission im Rahmen dieser Verordnung festgelegt 

sind. Diese Vereinbarung stellt in Bezug auf die Finanzausstattung nach Artikel 6 

Absatz 2 Buchstabe a der Haushaltsordnung eine Finanzierungsvereinbarung im 

Sinne von Artikel 114 Absatz 2 dieser Verordnung dar; 

4. „Darlehensvereinbarung“ eine Vereinbarung zwischen der Kommission und einem 

Begünstigten, in der die Bedingungen für die Unterstützung durch die Fazilität 

festgelegt sind; 

www.parlament.gv.at



 

 1471 

5. „Reformagenden“ eine umfassende, kohärente und priorisierte Kombination gezielter 

Reformen und vorrangiger Investitionsbereiche für jeden Begünstigten, 

einschließlich Auszahlungsbedingungen, die zufriedenstellenden Fortschritten oder 

dem Abschluss der Maßnahmen in diesem Zusammenhang entsprechen, sowie eines 

indikativen Zeitplans für ihre Durchführung; 

6. „Maßnahmen“ Reformen und Investitionen im Rahmen der Reformagenden gemäß 

Kapitel III; 

7. „Auszahlungsbedingungen“ die Bedingungen für die Freigabe von Mitteln, 

formuliert als beobachtbare und messbare qualitative oder quantitative Schritte, die 

ein Begünstigter im Rahmen der Reformagenda nach Kapitel III unternehmen muss; 

8. „Mischfinanzierungsmaßnahmen“ aus dem Unionshaushalt unterstützte Maßnahmen, 

die nicht rückzahlbare Formen der Unterstützung aus dem Unionshaushalt mit 

rückzahlbaren Formen der Unterstützung, die von Entwicklungsfinanzierungs- oder 

anderen öffentlichen Finanzinstitutionen, einschließlich Exportkreditagenturen, 

oder kommerziellen Finanzinstituten und Investoren bereitgestellt werden, 

kombinieren;  
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9. „Endempfänger“ eine Person oder Stelle, die Mittel aus der Fazilität erhält. Für 

den Teil der Fazilität, der als finanzielle Unterstützung zur Verfügung gestellt 

wird, ist der Endempfänger die Staatskasse des Begünstigten. Für den Teil der 

Fazilität, der über den Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF) 

bereitgestellt wird, ist der Endempfänger der Auftragnehmer oder 

Unterauftragnehmer, der das Investitionsvorhaben durchführt; 

10. „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ die Vermeidung der Unterstützung 

oder Durchführung von Wirtschaftstätigkeiten, durch die ein Umweltziel 

gegebenenfalls im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich 

beeinträchtigt wird. 

Artikel 3 

Ziele der Fazilität  

(1) Die allgemeinen Ziele der Fazilität bestehen darin, 

a) den Erweiterungsprozess zu fördern, indem im Hinblick auf eine künftige 

Mitgliedschaft in der Union die Angleichung an die Werte, Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, Standards, Strategien und Verfahren der Union 

(„Besitzstand“) durch die Annahme und Durchführung von Reformen 

beschleunigt wird, 
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b) die regionale Wirtschaftsintegration und die schrittweise Integration in den 

Binnenmarkt der Union zu beschleunigen,  

c) die sozioökonomische Konvergenz der Volkswirtschaften der Begünstigen mit 

der Union zu beschleunigen,  

▌ ▌ 

d) die regionale Zusammenarbeit, gutnachbarliche Beziehungen, Versöhnung 

und Beilegung von Streitigkeiten im Westbalkan sowie den Kontakt zwischen 

den Menschen zu fördern. 

(2) Die spezifischen Ziele der Fazilität bestehen ▌darin, 

a) die wesentlichen Elemente des Erweiterungsprozesses, darunter die 

Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte, das Funktionieren demokratischer 

Institutionen, auch auf regionaler und lokaler Ebene und einschließlich des 

Abbaus von Polarisierung, sowie die öffentliche Verwaltung weiter zu 

stärken und die wirtschaftlichen Kriterien zu erfüllen; dazu gehören die 

Förderung einer unabhängigen Justiz, die Verbesserung der Sicherheit und 

Stabilität in der Region, die verstärkte Bekämpfung von Betrug und allen 

Formen von Korruption, einschließlich von Korruption in großem Maßstab 

und Nepotismus, organisierter Kriminalität, grenzüberschreitender 

Kriminalität und von Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung, 

Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, Steuervermeidung; die Einhaltung des 

Völkerrechts zu verbessern; die Freiheit und die Unabhängigkeit der Medien 

und die akademische Freiheit zu stärken; Hetze zu bekämpfen; günstige 

Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft zu schaffen und den sozialen 

Dialog zu fördern; die Geschlechtergleichstellung, das Gender Mainstreaming 

und die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen, Nichtdiskriminierung 

und Toleranz zu fördern, um die Achtung der Rechte von Personen, die 

Minderheiten angehören, einschließlich nationaler Minderheiten und Roma 

sowie lesbischer, schwuler, bisexueller, transgender und 

intergeschlechtlicher Personen, sicherzustellen und zu stärken,  
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b)  eine vollständige Angleichung der Begünstigten an die Gemeinsame Außen- 

und Sicherheitspolitik (GASP) der Union, einschließlich restriktiver 

Maßnahmen der Union, anzustreben, 

c) Desinformation sowie Informationsmanipulation und Einflussnahme aus 

dem Ausland gegen die Union und ihre Werte zu bekämpfen, 

d) auf eine Harmonisierung der Visumpolitik mit der Union hinzuarbeiten, 

e) die Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu steigern, lokale Kapazitäten 

aufzubauen und in das Verwaltungspersonal der Begünstigten zu 

investieren; den Zugang zu Informationen, die öffentliche Kontrolle und die 

Beteiligung der Zivilgesellschaft an Entscheidungsprozessen sicherzustellen; 

Transparenz, Rechenschaftspflicht, Strukturreformen und gute 

Regierungsführung auf allen Ebenen, auch im Hinblick auf die Aufsichts- und 

Kontrollbefugnisse hinsichtlich der Verteilung öffentlicher Mittel und des 

Zugangs dazu und auch in den Bereichen Verwaltung der öffentlichen 

Finanzen, Vergabe öffentlicher Aufträge und Beihilfenkontrolle, zu 

unterstützen; Initiativen und Einrichtungen zu unterstützen, die an der 

Unterstützung und Durchsetzung der internationalen Gerichtsbarkeit in den ▌ 

Begünstigten beteiligt sind, 

f) den Übergang der Begünstigten zu einer nachhaltigen, klimaneutralen und 

inklusiven Wirtschaft, die dem Wettbewerbsdruck im Binnenmarkt der 

Union standhalten kann, und zu einem stabilen Investitionsumfeld zu 

beschleunigen und ihre strategischen Abhängigkeiten zu verringern, 

g) die regionale Wirtschaftsintegration zu fördern, insbesondere durch 

Fortschritte bei der Errichtung des Gemeinsamen Regionalen Marktes, 
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h) die wirtschaftliche Integration der Begünstigten in den Binnenmarkt der 

Union, insbesondere durch verstärkte Handels- und Investitionsströme, und 

resiliente Wertschöpfungsketten zu fördern, 

i) die regionale Wirtschaftsintegration und die verstärkte Integration in den 

Binnenmarkt der Union durch eine verbesserte und nachhaltige 

Konnektivität in der Region im Einklang mit den transeuropäischen Netzen 

zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit, der gutnachbarlichen 

Beziehungen, der Aussöhnung sowie des Kontakts zwischen den Menschen 

zu unterstützen, 

j) den inklusiven und nachhaltigen ökologischen Wandel hin zu 

Klimaneutralität bis 2050 gemäß dem Übereinkommen von Paris und dem 

Grünen Deal, im Einklang mit der Grünen Agenda für den Westbalkan aus 

dem Jahr 2020 und unter Einbeziehung aller Wirtschaftszweige, 

insbesondere des Energiesektors, zu beschleunigen, einschließlich des 

Übergangs zu einer CO2-armen, klimaneutralen und klimaresilienten 

Kreislaufwirtschaft, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass bei 

Investitionen der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen“ beachtet wird, 

k) die digitale Transformation und digitale Kompetenzen als Wegbereiter einer 

nachhaltigen Entwicklung und eines inklusiven Wachstums zu fördern, 

l) Innovationen, Forschung und Zusammenarbeit zwischen 

Hochschuleinrichtungen und der Industrie zu fördern, um den grünen und 

den digitalen Wandel zu unterstützen, wobei die örtliche Industrie gefördert 

werden sollte und dabei ein besonderer Schwerpunkt auf 

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-up-

Unternehmen vor Ort gelegt werden sollte, 

m) hochwertige Bildung, berufliche Bildung, Umschulung und Weiterbildung 

auf allen Ebenen zu fördern, wobei besonderes Augenmerk auf junge 

Menschen gelegt werden soll, einschließlich der Bekämpfung von 

Jugendarbeitslosigkeit, der Verhinderung der Abwanderung 

hochqualifizierter Kräfte und der Unterstützung schutzbedürftiger 

Gemeinschaften, sowie beschäftigungspolitische Maßnahmen, einschließlich 
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Arbeitnehmerrechte, im Einklang mit der europäischen Säule sozialer 

Rechte zu unterstützen und Armut zu bekämpfen. 
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Artikel 4 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Die Zusammenarbeit im Rahmen der Fazilität erfolgt bedarfsorientiert und fördert 

die Grundsätze für die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere 

die Eigenverantwortung der Begünstigten für die Entwicklungsprioritäten, die 

Konzentration auf eine eindeutige Konditionalität und greifbare Ergebnisse, 

inklusive Partnerschaften, Transparenz und gegenseitige Rechenschaftspflicht. Diese 

Zusammenarbeit beruht auf einer wirksamen und effizienten Zuweisung und 

Verwendung der Mittel. Mit der Fazilität wird angestrebt, eine angemessene 

geografische Ausgewogenheit von Investitionsvorhaben sicherzustellen. 

(2) Die Bereitstellung von Makrofinanzhilfen fällt nicht in den Anwendungsbereich 

dieser Fazilität.  

(3) Die Unterstützung aus der Fazilität wird zusätzlich und ergänzend zur Unterstützung 

im Rahmen anderer Programme und Instrumente der Union gewährt. Maßnahmen, 

die für eine Finanzierung im Rahmen dieser Verordnung in Betracht kommen, 

können aus anderen Programmen und Instrumenten der Union unterstützt werden, 

sofern diese Unterstützung nicht dieselben Kosten betrifft und eine angemessene 

Aufsicht und Haushaltskontrolle sichergestellt sind. Die Kommission sorgt für 

Komplementarität und Synergieeffekte zwischen der Fazilität und anderen 

Programmen der Union, um eine doppelte Unterstützung und eine 

Doppelfinanzierung zu vermeiden. Es darf keine Überschneidungen zwischen der 

Unterstützung im Rahmen der vorliegenden Verordnung und der Verordnung 

(EU) 2021/1529 geben. 
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(4) Um die Komplementarität, Kohärenz und Effizienz ihrer Maßnahmen zu fördern, 

arbeiten die Kommission und die Mitgliedstaaten zusammen und bemühen sich, 

Überschneidungen zwischen der Hilfe im Rahmen dieser Verordnung und anderen 

Formen von Hilfen der Union, der Mitgliedstaaten, von Drittländern, multilateralen 

und regionalen Organisationen und Einrichtungen wie internationalen 

Organisationen und den entsprechenden internationalen Finanzinstitutionen, 

Agenturen und Gebern außerhalb der Union, einschließlich integrierter 

Finanzierungspakete, die sowohl aus Export- als auch aus 

Entwicklungsfinanzierung bestehen, im Einklang mit den festgelegten Grundsätzen 

für die Stärkung der operativen Koordinierung im Bereich der Außenhilfe zu 

vermeiden und Synergieeffekte zwischen den Hilfen sicherzustellen, unter anderem 

durch eine verstärkte Koordinierung mit den Mitgliedstaaten auf lokaler Ebene. 

Diese Koordinierung auf lokaler Ebene umfasst regelmäßige und rechtzeitige 

Konsultationen und einen häufigen Informationsaustausch während der gesamten 

Durchführung der Fazilität. 

(5) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der Fazilität sollten Demokratie, Menschenrechte 

und Gleichstellung der Geschlechter durchgängig berücksichtigt und gefördert 

werden, eine allmähliche Angleichung an die Standards der Union in den 

Bereichen Soziales, Klima und Umwelt erfolgen, Klimaschutz und Anpassung an 

den Klimawandel, gegebenenfalls Katastrophenvorsorge, Umweltschutz und 

Erhaltung der biologischen Vielfalt, gegebenenfalls auch durch 

Umweltverträglichkeitsprüfungen, durchgängig berücksichtigt werden und 

Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützt 

werden, um integrierte Maßnahmen zu fördern, mit denen sich positive Nebeneffekte 

und in kohärenter Weise mehrere Ziele zugleich erreichen lassen. Dabei werden 

„verlorene Vermögenswerte“ vermieden und die Grundsätze, erhebliche 

Beeinträchtigungen zu vermeiden und niemanden zurückzulassen, sowie das dem 

europäischen Grünen Deal zugrunde liegende Prinzip der Nachhaltigkeit eingehalten. 
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(6) Die Begünstigten und die Kommission stellen sicher, dass die 

Geschlechtergleichstellung, die durchgängige Berücksichtigung der 

Geschlechtergleichstellung und die Einbeziehung einer Geschlechterperspektive 

während der gesamten Vorbereitung der Reformagenden und der Durchführung der 

Fazilität berücksichtigt und gefördert werden. Die Begünstigten und die Kommission 

ergreifen geeignete Maßnahmen, um Diskriminierungen aus Gründen des 

Geschlechts, aus rassistischen Gründen, aus Gründen der ethnischen Herkunft, der 

Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Ausrichtung zu verhindern. Die Kommission erstattet über diese Maßnahmen im 

Zuge ihrer regelmäßigen Berichterstattung im Rahmen der Aktionspläne für die 

Geschlechtergleichstellung Bericht. 

(7) Aus der Fazilität werden keine Tätigkeiten oder Maßnahmen unterstützt, die mit den 

Energie- und Klimaplänen der Begünstigten, ihren national festgelegten Beiträgen im 

Rahmen des Übereinkommens von Paris und dem Ziel, bis spätestens 2050 

Klimaneutralität zu erreichen, unvereinbar sind, die Investitionen in fossile 

Brennstoffe fördern oder die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt, 

das Klima oder die biologische Vielfalt haben. 

(8) Im Einklang mit dem Grundsatz einer inklusiven Partnerschaft bemüht sich die 

Kommission gegebenenfalls um die Gewährleistung einer demokratische Kontrolle 

in Form einer Konsultation des jeweiligen Parlaments sowie wichtiger 

Interessenträger durch die Regierung des Begünstigten, einschließlich lokaler und 

regionaler Behörden, Sozialpartner und der Zivilgesellschaft, einschließlich 

schutzbedürftiger Gruppen sowie gegebenenfalls aller Minderheiten und 

Gemeinschaften, damit sie an der Erstellung der Konzeption und an der 

Umsetzung der im Rahmen der Fazilität förderfähigen Maßnahmen und an den 

sie begleitenden Überwachungs-, Kontroll- und Evaluierungsprozessen – je 

nachdem, wo dies angebracht ist – beteiligt werden können. Bei dieser 

Konsultation wird angestrebt, dem Pluralismus der Gesellschaft des Begünstigten 

Rechnung zu tragen. 
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(9) Die Kommission stellt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und 

▌Begünstigten die Einhaltung der von der Union eingegangenen Verpflichtungen in 

Bezug auf mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung von 

Unterstützung sicher, unter anderem indem sie die Anwendung und Stärkung 

interner Kontrollsysteme und der Betrugsbekämpfungspolitik fördert. Die 

Kommission macht Informationen über den Umfang und die Zuweisung der 

Unterstützung über den Fortschrittsanzeiger gemäß Artikel 26 öffentlich 

zugänglich. Die Begünstigten veröffentlichen gemäß Artikel 22 aktuelle Daten 

über Endempfänger, die Unionsmittel für die Durchführung von Reformen und 

Investitionen im Rahmen dieser Fazilität erhalten. 

Artikel 5 

Vorbedingungen für die Unterstützung durch die Union 

(1) Vorbedingung für die Unterstützung im Rahmen der Fazilität ist, 

a) dass die Begünstigten sich zu funktionierenden demokratischen 

Mechanismen, einschließlich eines parlamentarischen Mehrparteiensystems, 

freier und fairer Wahlen, pluralistischer Medien, einer unabhängigen Justiz 

und der Rechtsstaatlichkeit, bekennen und sich daran halten, und die 

Achtung aller Menschenrechtsverpflichtungen, einschließlich der Rechte 

von Personen, die Minderheiten angehören, garantieren, 

b) dass sich Serbien und das Kosovo konstruktiv mit messbaren Fortschritten 

und greifbaren Ergebnissen um die Normalisierung ihrer Beziehungen 

bemühen, indem sie ihren jeweiligen Verpflichtungen, die sich aus dem 

Abkommen über den Weg zur Normalisierung der Beziehungen und dem 

dazugehörigen Anhang zur Durchführung sowie aus allen bisherigen im 

Rahmen des Dialogs getroffenen Vereinbarungen ergeben, ausnahmslos und 

in vollem Umfang nachkommen und Verhandlungen über das umfassende 

Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen aufnehmen. 
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(2) Die Kommission überwacht, ob die in Absatz 1 genannten Vorbedingungen erfüllt 

sind, bevor Mittel, einschließlich Vorfinanzierungen, aus der Fazilität an die 

Begünstigten freigegeben werden, und zwar während der gesamten Laufzeit der im 

Rahmen der Fazilität geleisteten Unterstützung und unter gebührender 

Berücksichtigung des erweiterungspolitischen Rahmens. Bei der Überwachung 

berücksichtigt die Kommission auch die einschlägigen Empfehlungen 

internationaler Gremien wie dem Europarat und seiner Venedig-Kommission oder 

dem Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der Organisation für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).  

(3) In Bezug auf die Vorbedingung nach Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels trägt 

die Kommission im Einklang mit dem Beschluss 2010/427/EU der Rolle und dem 

Beitrag des EAD gebührend Rechnung.  

(4) Die Kommission kann einen Beschluss erlassen, in dem sie feststellt, dass einzelne 

Vorbedingungen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels nicht erfüllt sind, und 

insbesondere die freizugebenden Mittel gemäß Artikel 21 einbehalten, unabhängig 

davon, ob die in Artikel 12 genannten Auszahlungsbedingungen erfüllt sind.  
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KAPITEL II 

Finanzierung und Durchführung 

Artikel 6 

Mittelausstattung 

(1) Der Betrag der aus der Fazilität gemäß den Absätzen 2 und 3 bereitgestellten Mittel 

darf für den Zeitraum 2024 bis 2027 6 000 000 000 EUR nicht überschreiten. 

(2) Die Finanzausstattung für die Durchführung der Fazilität wird für den Zeitraum vom 

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2027 auf 2 000 000 000 EUR festgesetzt, 

davon 

a) 98,5 % in Form nicht rückzahlbarer finanzieller Unterstützung der 

Begünstigten bei der Umsetzung der Reformagenden, 

b) 1,5 % für Ausgaben gemäß Absatz 6. 

(3) Im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2027 kann Unterstützung in 

Form von Darlehen in Höhe von bis zu 4 000 000 000 EUR gewährt werden. Diese 

Mittel fallen nicht unter den in Artikel 31 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/947 

genannten Betrag im Rahmen der Garantie für Außenmaßnahmen. 
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(4) Die Kommission setzt den anfänglichen Richtbetrag der für die einzelnen 

Begünstigten verfügbaren Finanzmittel nach der im Anhang dargelegten Methode in 

dem entsprechenden Durchführungsbeschluss gemäß Artikel 15 fest, wobei dieser 

Betrag auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten an dem in Artikel 33 

festgelegten Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung berechnet wird. Die 

Richtbeträge können sich während der Durchführung der Fazilität nach Maßgabe der 

Grundsätze des Artikels 21 ändern. 

(5) Im Einklang mit Artikel 19 der vorliegenden Verordnung beträgt die Höhe der 

Mittel, die über den in Artikel 12 der Verordnung (EU) 2021/1529 genannten 

Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF) bereitgestellt werden, 

mindestens 50 % des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Gesamtbetrags. Dieser Beitrag umfasst den gesamten Betrag der nicht rückzahlbaren 

finanziellen Unterstützung gemäß Absatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels 

abzüglich des Dotierungsbetrags.  
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(6) Die in Absatz 2 Buchstabe b genannten Mittel können für technische und 

administrative Hilfe bei der Durchführung der Fazilität verwendet werden, etwa für 

vorbereitende Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, Prüfung und Evaluierung, die 

für die Verwaltung der Fazilität und die Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich sind, 

insbesondere für Studien, Sachverständigentreffen, Schulungen, Konsultationen mit 

den Behörden der Begünstigten, Konferenzen, die Konsultation von 

Interessenträgern, einschließlich lokaler und regionaler Behörden und 

Organisationen der Zivilgesellschaft, Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen, einschließlich inklusiver Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit und der institutionellen Kommunikation über die politischen 

Prioritäten der Union, soweit sie in Bezug zu den Zielen dieser Verordnung stehen, 

Ausgaben für IT-Netze mit Schwerpunkt auf Informationsverarbeitung und -

austausch, betriebliche IT-Systeme sowie alle sonstigen Ausgaben in den zentralen 

Dienststellen und den Unionsdelegationen für die administrative Hilfe und 

Koordinierungshilfe, die für die Fazilität benötigt wird. Die Ausgaben können ferner 

die Kosten von Tätigkeiten zur Förderung der Transparenz und anderer Tätigkeiten 

wie Qualitätskontrolle und Überwachung von Projekten oder Programmen vor Ort 

sowie die Kosten für Peer-Beratung und Sachverständige für die Bewertung und 

Durchführung von Reformen und Investitionen abdecken. 
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Artikel 7 

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 

(1) Die Fazilität wird im Einklang mit der Haushaltsordnung entweder in direkter oder 

indirekter Mittelverwaltung mit einer der in Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe c dieser Verordnung genannten Stellen durchgeführt. 

(2) Unionsmittel können in jeder der in der Haushaltsordnung festgelegten Formen 

bereitgestellt werden, insbesondere in Form von finanziellem Beistand, Finanzhilfen, 

Auftragsvergabe und Mischfinanzierungsmaßnahmen. 

(3) Je nach der erforderlichen operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit kann es 

sich bei der mit der Umsetzung von Mischfinanzierungsmaßnahmen betrauten Stelle 

um die Europäische Investitionsbank-Gruppe, eine multilaterale europäische 

Finanzierungsinstitution wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung oder um bilaterale europäische Finanzierungsinstitutionen wie 

Entwicklungsbanken oder die Weltbankgruppe handeln. Andere nichteuropäische 

multilaterale Finanzinstitutionen können sich nach Möglichkeit durch 

gemeinsame Maßnahmen mit europäischen Finanzinstitutionen an der Fazilität 

beteiligen. Die Umsetzung von Mischfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der 

Fazilität wird durch weitere Formen der finanziellen Unterstützung ergänzt, die von 

den Mitgliedstaaten oder von Dritten geleistet werden. 
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Artikel 8 

Regeln für die Förderfähigkeit von Personen und Einrichtungen, Ursprung der Lieferungen 

und Materialien und Beschränkungen im Rahmen der Fazilität 

(1) Die Teilnahme an Verfahren zur Vergabe von Aufträgen und Finanzhilfen für im 

Rahmen der Fazilität finanzierte Maßnahmen steht internationalen und regionalen 

Organisationen offen sowie allen natürlichen Personen, die Staatsangehörige 

folgender Länder oder Gebiete sind, bzw. juristischen Personen, die in folgenden 

Ländern oder Gebieten tatsächlich niedergelassen sind: 

a) Mitgliedstaaten, Begünstigte, Bewerberländer und Vertragsparteien des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,  

b) Länder, die im Verhältnis zur Größe ihrer Volkswirtschaft eine mit der Union 

vergleichbare Unterstützung für die Begünstigten leisten und mit denen die 

Kommission einen gegenseitigen Zugang zur Außenhilfe im Gebiet der 

Begünstigten vereinbart hat. 

(2) Der in Absatz 1 Buchstabe b genannte gegenseitige Zugang kann für einen 

begrenzten Zeitraum von mindestens einem Jahr gewährt werden, wenn ein Land 

Einrichtungen aus der Union und aus den Ländern, die im Rahmen dieser Fazilität 

förderfähig sind, Zugang unter den gleichen Bedingungen gewährt. 

Die Kommission beschließt nach Anhörung des betreffenden Begünstigten über den 

gegenseitigen Zugang. 
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(3) Alle im Rahmen dieser Fazilität finanzierten und beschafften Lieferungen und 

Materialien müssen ihren Ursprung in einem der in Absatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Länder haben, es sei denn, diese Lieferungen und Materialien können 

nicht zu angemessenen Bedingungen in einem dieser Länder beschafft werden. 

Darüber hinaus gelten die in Absatz 6 vorgesehenen Beschränkungen. 

(4) Die Bestimmungen über die Förderfähigkeit gemäß diesem Artikel gelten nicht für 

natürliche Personen, die von einem teilnahmeberechtigten Auftragnehmer oder 

gegebenenfalls Unterauftragnehmer beschäftigt oder auf andere Weise rechtmäßig 

vertraglich verpflichtet werden, und führen solchen natürlichen Personen gegenüber 

nicht zu Beschränkungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit, es sei denn, die 

Beschränkungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit beruhen auf den in Absatz 6 

genannten Regeln. 

(5) Im Falle von Maßnahmen‚ die gemeinsam mit einer Stelle kofinanziert oder in 

direkter oder indirekter Mittelverwaltung mit den in Artikel 62 Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe c der Haushaltsordnung genannten Stellen durchgeführt 

werden, gelten ebenfalls die Bestimmungen für diese Stellen. Dies gilt unbeschadet 

der Beschränkungen gemäß Absatz 6 dieses Artikels, die in den mit diesen Stellen 

geschlossenen Vereinbarungen gebührend berücksichtigt werden.  
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(6) Die Bestimmungen über die Förderfähigkeit und die Bestimmungen über den 

Ursprung der in den Absätzen 1 und 3 genannten Lieferungen und Materialien sowie 

die Bestimmungen zur Staatsangehörigkeit der in Absatz 4 genannten natürlichen 

Personen können hinsichtlich der Staatsangehörigkeit, des Standorts oder der Art der 

an den Gewährungsverfahren beteiligten Rechtsträger sowie hinsichtlich des 

geografischen Ursprungs von Lieferungen und Materialien beschränkt werden, wenn 

a) ▌diese Beschränkungen wegen der spezifischen Art oder Ziele der Tätigkeit 

oder des spezifischen Gewährungsverfahrens notwendig sind oder für die 

wirksame Durchführung der Maßnahme erforderlich sind,  

b) ▌die Maßnahme oder das spezifische Gewährungsverfahren die Sicherheit 

oder die öffentliche Ordnung beeinträchtigen, insbesondere in Bezug auf 

strategische Vermögenswerte und Interessen der Union, der Mitgliedstaaten 

oder der Begünstigten, einschließlich der Sicherheit, der Resilienz und des 

Schutzes der Integrität der digitalen Infrastruktur (einschließlich der 5G-

Netzinfrastruktur), der Kommunikations- und Informationssysteme und der 

damit verbundenen Lieferketten. 
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(7) Bieter und Bewerber aus nicht förderfähigen Ländern können in dringlichen Fällen 

oder bei Nichtverfügbarkeit von Dienstleistungen auf den Märkten der betreffenden 

Länder oder Gebiete oder in anderen hinreichend begründeten Fällen als förderfähig 

zugelassen werden, wenn die Anwendung der Förderfähigkeitsbestimmungen die 

Verwirklichung einer Maßnahme unmöglich machen oder übermäßig erschweren 

würde. 

Artikel 9 

Fazilitätsvereinbarung 

(1) Zur Durchführung der Fazilität schließt die Kommission mit jedem Begünstigen eine 

Fazilitätsvereinbarung, in der die Verpflichtungen der Begünstigten und die 

Bedingungen für die Auszahlung von Mitteln aus der Fazilität festgelegt werden. 

(2) Die Fazilitätsvereinbarung wird durch Darlehensvereinbarungen gemäß Artikel 17 

ergänzt, in denen besondere Bestimmungen für die Verwaltung und Durchführung 

von Finanzierungen in Form von Darlehen festgelegt werden. Die 

Fazilitätsvereinbarungen, einschließlich aller damit zusammenhängenden 

Unterlagen, werden dem Europäischen Parlament und dem Rat auf Verlangen 

gleichzeitig und unverzüglich zur Verfügung gestellt. 

(3) Die Mittel werden den Begünstigten erst nach Inkrafttreten der jeweiligen 

Fazilitätsvereinbarung und der betreffenden Darlehensvereinbarungen gewährt. 
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(4) Durch die mit den einzelnen Begünstigten geschlossenen Fazilitätsvereinbarungen 

und Darlehensvereinbarungen sowie die Vereinbarungen mit Personen oder Stellen, 

die Unionsmittel erhalten, wird sichergestellt, dass die in Artikel 129 der 

Haushaltsordnung festgelegten Verpflichtungen erfüllt werden. 

(5) Die Fazilitätsvereinbarung enthält die erforderlichen detaillierten Bestimmungen in 

Bezug auf 

a) die Verpflichtung des Begünstigten, entscheidende Fortschritte bei der 

Schaffung eines soliden Rechtsrahmens für die Betrugsbekämpfung zu 

erzielen, effizientere und wirksamere Kontrollsysteme einzurichten, 

einschließlich geeigneter Mechanismen für den Schutz von Hinweisgebern 

sowie geeigneter Mechanismen und Maßnahmen zur wirksamen Prävention, 

Aufdeckung und Behebung von Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 

und Interessenkonflikten, sowie die Bekämpfung von Geldwäsche, 

organisierter Kriminalität, der missbräuchlichen Verwendung öffentlicher 

Mittel, Terrorismusfinanzierung, Steuervermeidung, Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung sowie von sonstigen rechtswidrigen Handlungen im 

Zusammenhang mit den im Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mitteln zu 

verstärken, 

b) die Regeln für die Freigabe, Einbehaltung, Kürzung und Umverteilung von 

Mitteln gemäß Artikel 21, 

c) die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung, Kontrolle, Aufsicht, 

Überwachung, Evaluierung, Berichterstattung und Prüfung im Rahmen der 

Fazilität sowie Systemprüfungen, Untersuchungen, 

Betrugsbekämpfungsmaßnahmen und Zusammenarbeit, 

d) die Regeln für die Berichterstattung an die Kommission zur Frage, ob und wie 

die in Artikel 12 genannten Auszahlungsbedingungen erfüllt sind, 
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e) die Vorschriften über Steuern, Zölle und sonstige Abgaben nach Artikel 27 

Absätze 9 und 10 der Verordnung (EU) 2021/947, 

f) die Maßnahmen zur wirksamen Prävention, Aufdeckung ▌und Behebung von 

Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption und Interessenkonflikten sowie die 

Verpflichtung für Personen und Einrichtungen, die Unionsmittel im Rahmen 

der Fazilität ausführen, die Kommission, das OLAF und gegebenenfalls die 

EUStA unverzüglich über mutmaßliche oder tatsächliche Fälle von 

Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption, Interessenkonflikten und sonstigen 

rechtswidrigen Handlungen, die sich auf die im Rahmen der Fazilität 

bereitgestellten Mittel auswirken, sowie über das einschlägige Vorgehen zu 

unterrichten, 

g) die in den Artikeln 23 Absatz 24 genannten Verpflichtungen, einschließlich der 

genauen Regeln und eines Zeitrahmens für die Erhebung von Daten durch den 

Begünstigten und den Zugang dazu für die Kommission, das OLAF, den 

Europäischen Rechnungshof und gegebenenfalls die EUStA, 

h) ein Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass Anträge auf Auszahlung der 

Unterstützung in Darlehensform gemäß Artikel 6 Absatz 3 innerhalb des 

verfügbaren Darlehensbetrags bleiben, 

i) das Recht der Kommission, im Falle von Unregelmäßigkeiten, Betrug, 

Korruption und Interessenkonflikten zum Nachteil der finanziellen Interessen 

der Union, die vom Begünstigten nicht behoben wurden, oder bei einer 

schwerwiegenden Verletzung einer in der Fazilitätsvereinbarung vorgesehenen 

Verpflichtung die im Rahmen der Fazilität geleistete Unterstützung anteilig zu 

kürzen und alle zur Erreichung der Ziele der Fazilität ausgegebenen Beträge 

einzuziehen oder die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens zu verlangen,  
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j) die Regeln und Modalitäten für die Berichterstattung durch die Begünstigten 

zwecks Überwachung der Durchführung der Fazilität und Bewertung der 

Verwirklichung der in Artikel 3 genannten Ziele, 

k) die Verpflichtung der Begünstigten, der Kommission die in Artikel 22 

genannten Daten auf elektronischem Wege zu übermitteln. 

Artikel 10 

Mittelübertragungen, Jahrestranchen, Mittel für Verpflichtungen  

(1) Abweichend von Artikel 12 Absatz 4 der Haushaltsordnung werden ungenutzte 

Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen im Rahmen der Fazilität automatisch 

übertragen und können jeweils bis zum 31. Dezember des folgenden Haushaltsjahres 

gebunden und ausgeschöpft werden. Im folgenden Haushaltsjahr wird zunächst der 

übertragene Betrag verwendet. 

(2) Im Einklang mit Artikel 12 Absatz 6 der Haushaltsordnung ▌übermittelt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Informationen über die 

übertragenen Mittel für Verpflichtungen, einschließlich der betreffenden Beträge. 
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(3) Zusätzlich zu den Bestimmungen des Artikel 15 der Haushaltsordnung über die 

Wiedereinsetzung von Mitteln werden Mittel für Verpflichtungen, die dem Betrag 

der aufgehobenen Mittelbindungen infolge der vollständigen oder teilweisen 

Nichtdurchführung einer Maßnahme im Rahmen der Fazilität entsprechen, wieder in 

die ursprüngliche Haushaltslinie eingestellt. 

(4) Mittelbindungen für Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehr als ein 

Haushaltsjahr erstreckt, können im Einklang mit Artikel 112 Absatz 2 der 

Haushaltsordnung über mehrere Jahre in Jahrestranchen erfolgen. 

KAPITEL III 

Reformagenden 

Artikel 11 

Vorlage von Reformagenden 

(1) Um Unterstützung aus der Fazilität zu erhalten, legt jeder Begünstigte der 

Kommission eine Reformagenda für die Laufzeit der Fazilität vor, die auf dem im 

jüngsten Wirtschaftsreformprogramm enthaltenen Teil über Strukturreformen und 

den damit verbundenen gemeinsamen politischen Leitlinien beruht, die im Rahmen 

des Wirtschafts- und Finanzdialogs im Mai 2023 vereinbart wurden, sowie 

gegebenenfalls auf der Wachstumsstrategie des Begünstigten, dem 

erweiterungspolitischen Rahmen und dem Wirtschafts- und Investitionsplan für den 

Westbalkan. 
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(2) Die Reformagenden bilden einen übergreifenden Rahmen für die Verwirklichung 

der in Artikel 3 genannten allgemeinen und spezifischen Ziele, in denen die vom 

Begünstigten durchzuführenden Reformen sowie die Investitionsbereiche dargelegt 

sind. Die Reformagenden müssen Maßnahmen zur Durchführung von Reformen im 

Rahmen eines umfassenden und kohärenten Pakets vorsehen. In Bezug auf die 

wesentlichen Elemente des Erweiterungsprozesses, einschließlich der 

Rechtsstaatlichkeit, der Bekämpfung von Korruption – auch der Korruption auf 

hoher Ebene –, der Grundrechte und der freien Meinungsäußerung, müssen die 

Reformagenden den im erweiterungspolitischen Rahmen formulierten Bewertungen 

Rechnung tragen. 

(3) Die Reformagenden müssen jeweils im Einklang mit dem jüngsten 

makroökonomischen und finanzpolitischen Rahmen stehen, der der Kommission im 

Rahmen des Wirtschafts- und Finanzdialogs mit der Union vorgelegt wurde. 

(4) Die Reformagenden müssen mit den Reformprioritäten, die im Zusammenhang mit 

den Beitrittsvorbereitungen des Begünstigten ▌sowie in anderen einschlägigen 

Dokumenten wie dem Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen oder dem 

Energie- und Klimaplan sowie im Zusammenhang mit dem national festgelegten 

Beitrag im Rahmen des Übereinkommens von Paris und dem Ziel, bis spätestens 

2050 Klimaneutralität zu erreichen, ermittelt wurden, im Einklang stehen und diese 

unterstützen. 

www.parlament.gv.at



 

 1495 

(5) Die Reformagenden müssen den in Artikel 4 festgelegten allgemeinen Grundsätzen 

entsprechen. 

(6) Die Reformagenden müssen in inklusiver und transparenter Weise und in 

Absprache mit den Sozialpartnern und Organisationen der Zivilgesellschaft 

ausgearbeitet werden. 

(7) Die Begünstigten werden von der Kommission aufgefordert, ihre Reformagenden 

innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung ▌vorzulegen. Die 

Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat die 

Reformagenden der Begünstigten, sobald sie diese erhalten hat. 

(8) Erhält ein Begünstigter infolge einer Umverteilung der Unterstützung im Rahmen 

der Fazilität zusätzliche Unterstützung, wird er von der Kommission aufgefordert, 

innerhalb von drei Monaten eine geänderte Reformagenda für die verbleibende 

Laufzeit der Fazilität vorzulegen. Die Kommission informiert das Europäische 

Parlament und den Rat, bevor sie einen Beschluss über die Umverteilung fasst. 
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Artikel 12 

Grundsätze für die Finanzierung im Rahmen der Reformagenden 

(1) Die Fazilität bietet den Begünstigten Anreize für die Umsetzung ihrer 

Reformagenda, indem für die Freigabe der Mittel ▌Auszahlungsbedingungen 

festgelegt werden. Diese Auszahlungsbedingungen gelten für Mittel gemäß Artikel 6 

Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 6 Absatz 3 und werden als messbare qualitative 

oder quantitative Schritte formuliert. Diese Schritte spiegeln die Fortschritte bei 

bestimmten sozioökonomischen Reformen und bei den wesentlichen Elementen des 

Erweiterungsprozesses wider und sind im Einklang mit dem erweiterungspolitischen 

Rahmen an die Verwirklichung der in Artikel 3 genannten Ziele der Fazilität 

gekoppelt. 

Bei Erfüllung dieser Auszahlungsbedingungen werden die Mittel je nach 

Umsetzungsstand vollständig oder teilweise freigegeben.  

(2) Bei Finanzierungen aus dem in Artikel 19 genannten Fonds entspricht die Erfüllung 

der Auszahlungsbedingungen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels der 

vorläufigen Validierung. Die Auszahlung der Mittel erfolgt nach Eingang eines 

Zahlungsantrags der Fondsverwalter des im Rahmen des WBIF eingerichteten 

gemeinsamen Fonds für die Geberbeiträge. 
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(3) Makrofinanzielle Stabilität, solide Verwaltung der öffentlichen Finanzen, 

Transparenz und Überwachung des Haushalts sind allgemeine 

Auszahlungsbedingungen, die vor der Freigabe von Mitteln stets erfüllt sein müssen. 

(4) Mit den Mitteln im Rahmen der Fazilität dürfen keine Tätigkeiten oder 

Maßnahmen unterstützt werden, die Friedensabkommen in der Region 

untergraben. 

Artikel 13 

Inhalt der Reformagenden 

(1) Die Reformagenden müssen insbesondere die folgenden Elemente enthalten, die 

hinreichend zu begründen und zu erläutern sind: 

a) Maßnahmen, die den in Artikel 3 genannten Zielen in kohärenter, umfassender 

und hinreichend ausgewogener Weise Rechnung tragen, einschließlich 

Strukturreformen, Investitionen und gegebenenfalls Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Erfüllung der in Artikel 5 genannten Vorbedingungen, 

b) eine Erläuterung, inwiefern die Maßnahmen mit den in Artikel 4 genannten 

allgemeinen Grundsätzen sowie mit den in den Artikeln 4 und 11 genannten 

Anforderungen, Strategien, Plänen und Programmen im Einklang stehen, 
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c) eine Erläuterung, inwiefern die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannten 

wesentlichen Elemente des Erweiterungsprozesses, einschließlich der 

Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte und der Korruptionsbekämpfung, 

durch die Maßnahmen weiter gestärkt werden sollen, 

d) eine indikative Liste der Investitionsprojekte und -programme, die im 

Rahmen des WBIF finanziert werden sollen, einschließlich des jeweiligen 

Gesamtinvestitionsvolumens und der für die Durchführung vorgesehenen 

Fristen, 

e) eine Erläuterung, inwieweit die Maßnahmen zu den Klima- und Umweltzielen 

beitragen sollen und ob sie mit dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen vereinbar sind, 

f) eine Erläuterung, inwieweit die Maßnahmen zum digitalen Wandel beitragen 

sollen,  

g) eine Erläuterung, inwieweit die Maßnahmen zu den Zielen in den Bereichen 

Bildung und berufliche Bildung sowie zu den beschäftigungs- und 

sozialpolitischen Zielen beitragen sollen,  

h) eine Erläuterung, inwieweit die Maßnahmen zur Gleichstellung der 

Geschlechter und zur Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen sowie 

zur Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen beitragen sollen, 

i) einen indikativen Zeitplan für die Reformen und Investitionen sowie die 

geplanten Auszahlungsbedingungen für die Mittelfreigabe, formuliert als 

messbare qualitative und quantitative Schritte, die spätestens bis zum 

31. August 2027 umgesetzt werden sollen, 
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j) eine Erläuterung, inwiefern die Maßnahmen zu einer schrittweisen und 

kontinuierlichen Angleichung an die GASP beitragen sollen, einschließlich 

restriktiver Maßnahmen der Union, 

k) die Vorkehrungen für die wirksame Überwachung, Berichterstattung und 

Evaluierung der Reformagenda durch den Begünstigten, einschließlich der 

vorgeschlagenen messbaren qualitativen und quantitativen Schritte und der 

in Absatz 2 genannten einschlägigen Indikatoren, 

l) eine Erläuterung des Systems des Begünstigten zur wirksamen Prävention, 

Aufdeckung und Behebung von Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption – 

auch der Korruption auf hoher Ebene – und Interessenkonflikten sowie zur 

Durchsetzung der Vorschriften über die Beihilfenkontrolle sowie die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung bestehender 

Unzulänglichkeiten in den ersten Jahren der Umsetzung der Reformagenda, 

m) für die Ausarbeitung und, soweit verfügbar, für die Umsetzung der 

Reformagenden eine Zusammenfassung der im Einklang mit den 

Rechtsrahmen der Begünstigten durchgeführten Konsultation der 

maßgeblichen Interessenträger, einschließlich der Parlamente der 

Begünstigten, lokaler und regionaler Vertretungsorgane und Behörden, 

Sozialpartner und Organisationen der Zivilgesellschaft, und eine 

Erläuterung, wie die Beiträge dieser Interessenträger in die Reformagenden 

einfließen, 

n) einen Kommunikations- und Sichtbarkeitsplan zu den Reformagenden für 

die lokalen Zielgruppen der Begünstigten,  

o) sonstige sachdienliche Informationen. 
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(2) Die Reformagenden müssen ergebnisorientiert sein und Indikatoren für die 

Bewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der in Artikel 3 festgelegten 

allgemeinen und spezifischen Ziele enthalten. Diese Indikatoren stützen sich, soweit 

angemessen und relevant, auf international vereinbarte Indikatoren und auf die in 

Bezug auf die Strategien der Begünstigten bereits vorhandenen Indikatoren. Die 

Indikatoren müssen zudem mit den zentralen institutionellen Indikatoren des 

Ergebnisrahmens des IPA III, des EFSD+-Rahmens für die Ergebnismessung und 

des WBIF möglichst kohärent sein. 

Artikel 14 

Bewertung der Reformagenden durch die Kommission 

(1) Die Kommission bewertet unverzüglich die Relevanz, Vollständigkeit und 

Angemessenheit der Reformagenda eines jeden Begünstigten und gegebenenfalls 

etwaiger Änderungen dieser Agenda. Bei ihrer Bewertung arbeitet die Kommission 

eng mit dem betreffenden Begünstigten zusammen und kann Stellungnahmen 

abgeben, zusätzliche Informationen anfordern oder den Begünstigten auffordern, 

seine Reformagenda zu überprüfen bzw. zu ändern. 

(2) In Bezug auf das Ziel nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe j dieser Verordnung 

trägt die Kommission im Einklang mit dem Beschluss 2010/427/EU der Rolle und 

dem Beitrag des EAD gebührend Rechnung.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=


 

 1501 

(3) Bei der Bewertung der Reformagenden berücksichtigt die Kommission die 

verfügbaren einschlägigen analytischen Informationen über den Begünstigten, 

einschließlich seiner makroökonomischen Lage und seiner Schuldentragfähigkeit, 

die Begründung und die vom Begünstigten gemäß Artikel 13 vorgelegten Elemente 

sowie alle anderen einschlägigen Informationen wie etwa die in Artikel 11 

aufgeführten Informationen.  

 

(4) Bei ihrer Bewertung berücksichtigt die Kommission insbesondere folgende 

Kriterien:  

a) ob die Reformagenda den in Artikel 3 genannten Zielen und den in Artikel 13 

genannten Elementen in einer relevanten, umfassenden, kohärenten und 

hinreichend ausgewogenen Weise Rechnung trägt,  

b) ob die Reformagenda und ihre Maßnahmen mit den in den Artikeln 4 und 11 

genannten Grundsätzen, Strategien, Plänen und Programmen im Einklang 

stehen, 

c) ob davon ausgegangen werden kann, dass die Reformagenda die Fortschritte 

bei der Überwindung der sozioökonomischen Kluft zwischen dem 

Begünstigten und der Union beschleunigt und dadurch deren wirtschaftliche, 

soziale und ökologische Entwicklung fördert und die Annäherung an die 

Standards der Union unterstützt, die Ungleichheit verringert und den sozialen 

Zusammenhalt stärkt, 
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d) ob davon ausgegangen werden kann, dass die Reformagenda die 

wesentlichen Elemente des Erweiterungsprozesses im Sinne von Artikel 3 

Absatz 2 Buchstabe a weiter stärken wird, 

e) ob davon ausgegangen werden kann, dass die Reformagenda den Übergang der 

Begünstigten zu einer nachhaltigen, klimaneutralen, klimaresilienten und 

inklusiven Wirtschaft beschleunigen wird, indem die regionale Konnektivität 

verbessert wird, Fortschritte beim ökologischen und beim digitalen Wandel, 

einschließlich bei der biologischen Vielfalt, erzielt, strategische 

Abhängigkeiten verringert und Forschung und Innovation, allgemeine und 

berufliche Bildung, Beschäftigung und Kompetenzen sowie der Arbeitsmarkt 

insgesamt – mit einem besonderen Augenmerk auf jungen Menschen – 

gefördert werden, 

f) ob die in der Reformagenda enthaltenen Maßnahmen mit den Grundsätzen, 

erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden und niemanden 

zurückzulassen, im Einklang stehen, 

g) ob die Reformagenda potenzielle Risiken gemäß den Vorbedingungen und den 

Auszahlungsbedingungen angemessen berücksichtigt, 

h) ob die vom Begünstigten vorgeschlagenen Auszahlungsbedingungen 

angemessen und ambitioniert sind, mit dem erweiterungspolitischen Rahmen 

im Einklang stehen sowie hinreichend bedeutsam und klar genug sind, um bei 

ihrer Erfüllung eine entsprechende Freigabe der Mittel zu ermöglichen, und ob 

die vorgeschlagenen Indikatoren für die Berichterstattung geeignet und 

ausreichend sind, um die Fortschritte im Hinblick auf die Gesamtziele zu 

überwachen und darüber Bericht zu erstatten, 
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i) ob die vom Begünstigten vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet erscheinen, 

Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption, Interessenkonflikte, organisierte 

Kriminalität und Geldwäsche wirksam zu verhindern, aufzudecken und zu 

beheben sowie Straftaten mit Auswirkungen auf die im Rahmen der Fazilität 

bereitgestellten Mittel wirksam zu untersuchen und strafrechtlich zu 

verfolgen und sicherzustellen, dass es nicht zu einer Doppelfinanzierung durch 

die Fazilität und andere Unionsprogramme, insbesondere durch 

Unterstützung im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/1529, sowie durch 

andere Geber kommt, 

j) ob die Reformagenda die Beiträge der maßgeblichen Interessenträger, 

darunter die Parlamente der Begünstigten, lokale und regionale 

Vertretungsorgane und Behörden, Sozialpartner und Organisationen der 

Zivilgesellschaft, ausreichend berücksichtigt. 

(5) Bei der Bewertung der von den Begünstigten vorgelegten Reformagenden kann die 

Kommission von unabhängigen Sachverständigen unterstützt werden. 
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Artikel 15 

Durchführungsbeschluss der Kommission 

(1) Im Falle einer positiven Bewertung gemäß Artikel 14 billigt die Kommission im 

Wege eines Durchführungsbeschlusses die vom Begünstigten vorgelegte 

Reformagenda oder gegebenenfalls die gemäß Artikel 16 vorgelegten geänderten 

Reformagenden. Dieser Durchführungsbeschluss wird nach dem in Artikel 31 

genannten Prüfverfahren erlassen.  

(2) Im Durchführungsbeschluss der Kommission werden die von dem betreffenden 

Begünstigten umzusetzenden Reformen, die zu fördernden Investitionsbereiche und 

die Auszahlungsbedingungen gemäß der Reformagenda, einschließlich des 

indikativen Zeitplans, festgelegt. 

(3) Im Durchführungsbeschluss der Kommission wird ferner Folgendes festgelegt: 

a) der Richtbetrag der für den Begünstigten insgesamt zur Verfügung stehenden 

Mittel und die – im Einklang mit Artikel 13 strukturierten – geplanten 

Tranchen einschließlich Vorfinanzierungen, die freigegeben werden, sobald 

der Begünstigte die einschlägigen Auszahlungsbedingungen in Form 

qualitativer und quantitativer Schritte, die im Hinblick auf die Umsetzung der 

Reformagenda ermittelt wurden, zufriedenstellend erfüllt hat, 

b) Aufschlüsselung der einzelnen Tranchen nach Unterstützung in Darlehensform 

und nicht rückzahlbarer Unterstützung, 
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c) die Frist, innerhalb derer die letzten Auszahlungsbedingungen in Bezug auf die 

Reformen erfüllt sein müssen, 

d) die Regelungen und der Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der 

Reformagenda und die Berichterstattung darüber, gegebenenfalls auch durch 

demokratische Kontrolle gemäß Artikel 4 Absatz 8 und gegebenenfalls 

einschließlich der Maßnahmen, die zur Einhaltung von Artikel 25 erforderlich 

sind ▌, 

e) die Indikatoren gemäß Artikel 13 Absatz 2 für die Bewertung der Fortschritte 

bei der Verwirklichung der in Artikel 3 genannten allgemeinen und 

spezifischen Ziele. 

Artikel 16 

Änderungen der Reformagenden 

(1) Ist eine Reformagenda einschließlich der einschlägigen Auszahlungsbedingungen für 

den Begünstigten aufgrund objektiver Umstände in Teilen oder in Gänze nicht mehr 

umsetzbar, so kann der Begünstigte eine geänderte Reformagenda vorschlagen. In 

diesem Fall kann der Begünstigte bei der Kommission einen begründeten Antrag auf 

Änderung ihres in Artikel 15 Absatz 1 genannten Durchführungsbeschlusses stellen. 

(2) Die Kommission kann den Durchführungsbeschluss ändern, insbesondere um 

Änderungen der verfügbaren Beträge im Einklang mit den Grundsätzen des 

Artikels 21 zu berücksichtigen. 
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(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass die vom Begünstigten angeführten Gründe 

eine Änderung seiner Reformagenda rechtfertigen, so bewertet sie die geänderte 

Reformagenda gemäß Artikel 14 und kann den in Artikel 15 Absatz 1 genannten 

Durchführungsbeschluss unverzüglich ändern. 

(4) In einer Änderung kann die Kommission für die Auszahlungsbedingungen 

Zeitleisten akzeptieren, die bis 2028 reichen. Die in Artikel 21 Absatz 9 festgelegte 

endgültige Frist bleibt davon unberührt. 

Artikel 17 

Darlehensvereinbarung, Anleihe- und Darlehenstransaktionen 

(1) Zur Finanzierung der im Rahmen der Fazilität gewährten Unterstützung in Form von 

Darlehen wird die Kommission ermächtigt, gemäß Artikel 220a der 

Haushaltsordnung im Namen der Union die erforderlichen Mittel auf den 

Kapitalmärkten oder bei Finanzinstituten aufzunehmen. 

(2) Abweichend von Artikel 220 Absatz 4 der Haushaltsordnung können die 

Auszahlungen des Darlehens im Namen des Begünstigten über den WBIF 

abgewickelt werden. Die erhaltenen Beträge werden an den Begünstigten 

weitergeleitet. 
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(3) Die Kommission schließt mit dem Begünstigten eine Darlehensvereinbarung. In der 

Darlehensvereinbarung werden der Darlehenshöchstbetrag, der 

Bereitstellungszeitraum und die detaillierten Bedingungen für die Unterstützung 

durch Darlehen aus der Fazilität festgelegt. Die Laufzeit der Darlehen beträgt 

höchstens 40 Jahre ab dem Datum der Unterzeichnung der Darlehensvereinbarung.  

Zusätzlich zu und abweichend von Artikel 220 Absatz 5 der Haushaltsordnung 

enthält die Darlehensvereinbarung den Betrag der Vorfinanzierung und 

Bestimmungen über die Verbuchung der Vorfinanzierung. 

In Bezug auf die Darlehensbeträge, die über den WBIF abgewickelt werden, muss 

die Darlehensvereinbarung auch 

a) vorsehen, dass der Begünstigte die Kommission unwiderruflich und 

bedingungslos autorisiert, auf Antrag der für die Durchführung des Fonds 

zuständigen Stelle Auszahlungen an diese Stelle vorzunehmen, und dass die 

Kommission durch Tätigung der Zahlung an diese Stelle von ihren 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Begünstigten entbunden wird, 

b) die Verpflichtung des Begünstigten vorsehen, die Kosten der Umsetzung und 

alle im Zusammenhang mit der Durchführung des Fonds anfallenden Gebühren 

gemäß den zwischen der Kommission und der für die Durchführung des Fonds 

zuständigen Stelle vereinbarten Bedingungen zu tragen. 

(4) Die Darlehensvereinbarung wird dem Europäischen Parlament und dem Rat auf 

Verlangen zur Verfügung gestellt. 
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Artikel 18 

Dotierung  

(1) Gemäß Artikel 211 Absatz 1 der Haushaltsordnung wird für Darlehen im Rahmen 

dieser Verordnung bei der Bereitstellung von Mitteln, die unter Artikel 6 Absatz 3 

der vorliegenden Verordnung fallen, eine Dotierung mit einer Dotierungsquote von 

9 % gebildet. Die Dotierung wird aus der in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der 

vorliegenden Verordnung genannten Finanzausstattung gebildet. 

Die Mittelbindungen für die Dotierung werden bis zum 31. Dezember 2027 

vorgenommen. Abweichend von Artikel 211 Absatz 2 letzter Satz der 

Haushaltsordnung wird die Dotierung schrittweise gezahlt und spätestens dann 

vollständig gebildet, wenn die Darlehen vollständig ausgezahlt wurden. 

(2) Die Dotierung wird über eine spezifische Haushaltslinie in den Gemeinsamen 

Dotierungsfonds eingezahlt und als Teil der Dotierungen für ähnliche Risiken 

eingesetzt. Die Dotierungsquote wird ab dem … [Inkrafttreten dieser Verordnung] 

mindestens alle drei Jahre überprüft. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30 einen delegierten 

Rechtsakt zu erlassen, um die Dotierungsquote unter Anwendung der in Artikel 211 

Absatz 2 der ▌Haushaltsordnung festgelegten Kriterien zu ändern. 
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Artikel 19 

Durchführung von Investitionsprojekten und -programmen über den Investitionsrahmen für 

den westlichen Balkan 

(1) Um dank der Hebelwirkung der finanziellen Unterstützung durch die Union 

zusätzliche Investitionen anzuziehen, werden Infrastrukturinvestitionen zur 

Unterstützung der Reformagenden über den WBIF durchgeführt.  

(2) In dem in Artikel 15 genannten Durchführungsbeschluss der Kommission wird die 

Höhe der Mittel festgelegt, die im Rahmen des WBIF zur Verfügung zu stellen sind. 

(3) Die Kommission legt dem in Artikel 35 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2021/947 

genannten WBIF-Exekutivausschuss nach Annahme des in Artikel 21 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung genannten Beschlusses entsprechende Vorschläge für 

Investitionsprojekte oder -programme zur Stellungnahme vor. 

(4) Mindestens 37 % der über den WBIF bereitgestellten nicht rückzahlbaren 

finanziellen Unterstützung müssen zur Verwirklichung von Klimazielen eingesetzt 

werden. 

(5) Finanzierungen im Rahmen der Fazilität, die aus der in Artikel 6 Absatz 2 

Buchstabe a genannten Finanzausstattung bereitgestellt werden, werden nach Abzug 

des Dotierungsbetrags im Wege der indirekten Mittelverwaltung unter 

Berücksichtigung einer Investitionspipeline durchgeführt und durch Beiträge in den 

im Rahmen des WBIF für die Geberbeiträge eingerichteten gemeinsamen Fonds 

schrittweise bereitgestellt. 
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(6) Diese Finanzierungen werden erst dann für Investitionen, die aus dem gemeinsamen 

Fonds unterstützt werden sollen, zur Verfügung gestellt, wenn der in Artikel 21 

Absatz 3 genannte Beschluss erlassen worden ist.  

(7) Finanzierungen aus der Fazilität in Form von Darlehen gemäß Artikel 6 Absatz 5 der 

vorliegenden Verordnung werden im Rahmen der Darlehensvereinbarung zwischen 

der Kommission und den Begünstigten gemäß Artikel 17 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung über den WBIF bereitgestellt. Für alle Darlehensvereinbarungen 

zusammengenommen stellen die Fondsverwalter des gemeinsamen Fonds gemäß 

Artikel 12 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung jährlich höchstens zwölf 

Auszahlungsanträge an die Kommission. Investitionsprojekte und -programme 

können aus zwei ▌Finanzierungsquellen gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 3 der 

vorliegenden Verordnung sowie aus anderen Programmen und Instrumenten der 

Union unterstützt werden, sofern eine solche Unterstützung aus verschiedenen 

Quellen, Programmen und Instrumenten Zusätzlichkeit bietet und nicht dieselben 

Kosten betrifft. Für jedes Investitionsprojekt oder -programm legt die Kommission 

dem WBIF-Exekutivausschuss eine Bewertung vor, die sich auch auf 

Synergieeffekte und die Komplementarität mit anderen Unionsprogrammen und 

im Hinblick darauf, Doppelunterstützung und Doppelfinanzierungen zu 

verhindern, insbesondere auf die Unterstützung im Rahmen der Verordnung (EU) 

2021/1529 erstreckt.  
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Artikel 20  

Vorfinanzierungen 

(1) Nach Vorlage der Reformagenda bei der Kommission kann der Begünstigte die 

Freigabe einer Vorfinanzierung in Höhe von bis zu 7 % des im Rahmen dieser 

Fazilität gemäß Artikel 6 Absatz 4 vorgesehenen Gesamtbetrags beantragen. 

(2) Die Kommission kann die beantragte Vorfinanzierung nach Annahme ihres in 

Artikel 15 genannten Durchführungsbeschlusses und nach Inkrafttreten der in 

Artikel 9 bzw. 17 genannten Fazilitätsvereinbarung bzw. Darlehensvereinbarung 

freigeben. Die Mittel werden gemäß Artikel 21 Absatz 3 Satz 1 und unter der 

Voraussetzung freigegeben, dass die in Artikel 5 genannten Vorbedingungen erfüllt 

sind. 

(3) Die Kommission entscheidet über den Zeitrahmen für die Auszahlung der 

Vorfinanzierung, die in einer oder mehreren Tranchen erfolgen kann. 
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Artikel 21 

Bewertung der Erfüllung der Auszahlungsbedingungen, Einbehaltung, Kürzung und 

Umverteilung von Mitteln, Zahlungsvorschriften 

(1) Zweimal jährlich reicht der Begünstigte einen ordnungsgemäß begründeten Antrag 

auf Mittelfreigabe ein, in dem die Erfüllung der Auszahlungsbedingungen in Bezug 

auf die in den Reformagenden beschriebenen quantitativen und qualitativen Schritte 

belegt wird. 

(2) Die Kommission bewertet unverzüglich, ob der Begünstigte die in Artikel 5 

genannten Vorbedingungen und die in Artikel 12 Absatz 3 genannten Grundsätze 

für die Finanzierung erfüllt und die Auszahlungsbedingungen, die in dem in 

Artikel 15 genannten Durchführungsbeschluss der Kommission festgelegt sind, 

zufriedenstellend erfüllt hat. Die zufriedenstellende Erfüllung dieser 

Auszahlungsbedingungen setzt voraus, dass Maßnahmen im Zusammenhang mit 

denselben Reformen, für die dem Begünstigten in vorangegangenen Beschlüssen die 

zufriedenstellende Erfüllung der Bedingungen bestätigt wurde, vom Begünstigten 

nicht rückgängig gemacht wurden. Die Kommission kann sich von 

Sachverständigen, einschließlich Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten, 

unterstützen lassen. 

(3) Kommt die Kommission bei der Bewertung, ob alle geltenden Bedingungen 

zufriedenstellend erfüllt wurden, zu einem positiven Ergebnis, so erlässt sie 

unverzüglich einen Beschluss zur Genehmigung der Freigabe von Mitteln 

entsprechend diesen Bedingungen. In diesem Beschluss werden im Einklang mit 

Artikel 6 Absatz 5 der Betrag der als finanzieller Beistand bereitzustellenden Mittel, 

die direkt dem Finanzministerium der Begünstigten zugeführt werden, und der über 

den WBIF bereitzustellende Betrag festgelegt. In Bezug auf diese Beträge entspricht 

der Beschluss für den Betrag, der als finanzieller Beistand direkt dem 

Finanzministerium der Begünstigten zugeführt werden soll, der in Artikel 12 

genannten Bedingung und für den über den WBIF bereitzustellenden Betrag der 

vorläufigen Validierung nach Artikel 12. 
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(4) Kommt die Kommission bei der Bewertung der Erfüllung einer im ungefähren 

Zeitplan vorgesehenen Bedingung zu einem negativen Ergebnis, so wird die Freigabe 

der dieser Bedingung entsprechenden Mittel zurückgestellt. Der einbehaltene Betrag 

darf erst freigegeben werden, wenn der Begünstigte in einem nachfolgenden Antrag 

auf Mittelfreigabe hinreichend belegt hat, dass er die zur zufriedenstellenden 

Erfüllung der entsprechenden Bedingungen erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat. 

(5) Gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass der Begünstigte innerhalb von zwölf 

Monaten nach der ersten negativen Bewertung gemäß Absatz 4 nicht die 

erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, so kürzt die Kommission den Betrag der 

nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung und des Darlehens proportional zu 

dem Teil, der den einschlägigen Auszahlungsbedingungen entspricht. Im ersten Jahr 

der Durchführung beträgt die Frist 24 Monate ab der ersten negativen Bewertung 

gemäß Absatz 4. Der Begünstigte kann innerhalb von zwei Monaten nach 

Übermittlung der Schlussfolgerungen der Kommission Stellung nehmen. 

(6) Alle Beträge, die Auszahlungsbedingungen entsprechen, die bis zum 31. Dezember 

2028 nicht erfüllt wurden, stehen den Begünstigten nicht zu; die entsprechenden 

Mittelbindungen werden aufgehoben bzw. die Beträge werden von dem für die 

Unterstützung in Darlehensform verfügbaren Betrag abgezogen. 
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(7) Die Kommission kann den Betrag der nicht rückzahlbaren finanziellen 

Unterstützung – auch durch Verrechnung gemäß Artikel 102 der Haushaltsordnung – 

oder des Darlehens kürzen, wenn Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption und 

Interessenkonflikte zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union, die vom 

Begünstigten nicht behoben wurden, festgestellt wurden oder schwerwiegende 

Bedenken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption und 

Interessenkonflikten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union bestehen 

oder wenn eine schwerwiegende Verletzung einer sich aus der Fazilitätsvereinbarung 

oder aus einer Darlehensvereinbarung ergebenden Verpflichtung vorliegt, auch auf 

der Grundlage der vom OLAF oder in den Berichten des Rechnungshofs 

bereitgestellten Informationen. Die Kommission unterrichtet das Europäische 

Parlament und den Rat, bevor sie einen Beschluss über derartige Kürzungen fasst. 

(8) Die Kommission kann beschließen, einen gemäß Absatz 6 oder 7 des vorliegenden 

Artikels gekürzten Betrag auf andere Begünstigte der Fazilität umzuverteilen, indem 

sie die in Artikel 15 genannten Durchführungsbeschlüsse ändert. 

(9) In Bezug auf die aus der Fazilität als finanzieller Beistand ausgezahlten Mittel, die 

direkt dem Finanzministerium der Begünstigten zugeführt werden, beginnt die 

Zahlungsfrist gemäß Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe a der Haushaltsordnung 

abweichend von Artikel 116 Absatz 2 der Haushaltsordnung am Tag der Mitteilung 

des Beschlusses zur Genehmigung der Auszahlung an den Begünstigten gemäß 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels. 
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(10) Artikel 116 Absatz 5 der Haushaltsordnung findet keine Anwendung auf Zahlungen, 

die gemäß dem vorliegenden Artikel und Artikel 23 der vorliegenden Verordnung als 

finanzieller Beistand direkt an das Finanzministerium der Begünstigten geleistet 

werden. 

(11) Die Auszahlung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung und der 

Darlehen im Rahmen des vorliegenden Artikels erfolgt nach Maßgabe der im 

Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens veranschlagten Mittel bzw. 

vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Mittel. Die Mittel werden in Tranchen 

ausgezahlt. Eine Tranche kann in einem oder in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt 

werden. 

(12) Der als finanzieller Beistand zur Verfügung gestellte Betrag, der direkt dem 

Finanzministerium der Begünstigten zugeführt wird, wird auf der Grundlage des in 

Absatz 3 genannten Beschlusses gemäß der Darlehensvereinbarung ausgezahlt. 

(13) Eine Unterstützung in Form von Darlehen – unabhängig davon, ob sie direkt dem 

Finanzministerium der Begünstigten zugeführt oder über den WBIF bereitgestellt 

wird – wird nur ausgezahlt, wenn der Begünstigte einen Zahlungsantrag in der Form 

vorlegt, die in der Darlehensvereinbarung festgelegt wurde. 

(14) Der über den WBIF zur Verfügung gestellte Betrag wird auf der Grundlage des in 

Absatz 3 genannten Beschlusses im Anschluss an den in Absatz 13 genannten 

Zahlungsantrag und den Eingang eines Zahlungsantrags der Fondsverwalter des im 

Rahmen des WBIF eingerichteten gemeinsamen Fonds für die Geberbeiträge 

ausgezahlt. 
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Artikel 22  

Transparenz in Bezug auf Personen und Stellen, die Mittel für die Durchführung der 

Reformagenden erhalten 

(1) Die Begünstigten veröffentlichen aktuelle Daten über Endempfänger, die für die 

Durchführung der Reformen und Investitionen im Rahmen dieser Fazilität 

während eines Zeitraums von vier Jahren kumulativ Mittel in Höhe von 

umgerechnet mehr als 50 000 EUR erhalten. 

(2) Für die in Absatz 1 genannten Endempfänger werden unter gebührender 

Berücksichtigung der Vertraulichkeits- und Sicherheitsanforderungen, 

insbesondere des Schutzes personenbezogener Daten, folgende Informationen in 

der Reihenfolge der insgesamt erhaltenen Mittel in maschinenlesbarem Format 

auf einer Website veröffentlicht: 

a) bei juristischen Personen die vollständige rechtliche Bezeichnung und 

gegebenenfalls die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-

Identifikationsnummer oder eine andere eindeutige, nach den für die 

juristische Person geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Kennung des 

Empfängers, 

b) bei natürlichen Personen Vor- und Nachname oder -namen des Empfängers, 

c) der vom Empfänger erhaltene Betrag sowie die Reformen und Investitionen 

im Rahmen der Reformagenden, zu deren Durchführung dieser Betrag 

beiträgt. 
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(3) Die in Absatz 2 genannten Informationen werden nicht veröffentlicht, wenn die 

Offenlegung die Rechte und Freiheiten der betroffenen Endempfänger gefährden 

oder ihre geschäftlichen Interessen ernsthaft beeinträchtigen könnte. Diese 

Informationen werden der Kommission zur Verfügung gestellt. 

(4) Die Begünstigten übermitteln der Kommission mindestens einmal jährlich auf 

elektronischem Wege die Daten zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Endempfängern in einem maschinenlesbaren Format, das in der in 

Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe k genannten Fazilitätsvereinbarung festgelegt wird. 

KAPITEL IV  

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Artikel 23 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

(1) Bei der Durchführung der Fazilität ergreifen die Kommission und die Begünstigten 

alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der Union unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der spezifischen 

Bedingungen, unter denen die Fazilität eingesetzt wird, der in Artikel 5 Absatz 1 

festgelegten Vorbedingungen und der in den einzelnen Fazilitätsvereinbarungen 

festgelegten Bedingungen, insbesondere in Bezug auf die Verhinderung, Aufdeckung 

und Behebung von Betrug, Korruption, Interessenkonflikten und 

Unregelmäßigkeiten sowie die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten im 

Zusammenhang mit den im Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mitteln. Jeder 

Begünstigte verpflichtet sich, auf dem Weg zu wirksamen und effizienten 

Verwaltungs- und Kontrollsystemen voranzukommen und sicherzustellen, dass 

rechtsgrundlos gezahlte oder nicht ordnungsgemäß verwendete Beträge 

wiedereingezogen werden können.  
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(2) Die Fazilitätsvereinbarung sieht folgende Verpflichtungen des Begünstigten vor: 

a) regelmäßig zu überprüfen, ob die bereitgestellten Finanzmittel im Einklang mit 

den geltenden Vorschriften verwendet wurden, insbesondere in Bezug auf die 

Verhinderung, Aufdeckung und Behebung von Betrug, Korruption, 

Interessenkonflikten und Unregelmäßigkeiten, 

b) Hinweisgeber zu schützen, 

c) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug, Korruption, 

Interessenkonflikte und Unregelmäßigkeiten zu verhindern, aufzudecken und 

zu beheben sowie um Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der 

Union zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, eine 

Doppelfinanzierung zu erkennen und zu vermeiden und rechtliche Schritte zur 

Einziehung zweckentfremdeter Mittel einzuleiten, auch im Zusammenhang mit 

Maßnahmen zur Durchführung von Reformen und Investitionsprojekten oder -

programmen im Rahmen der Reformagenden, und geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen, um Rechtshilfeersuchen der EUStA und der zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten in Bezug auf Straftaten im Zusammenhang 

mit Mitteln der Fazilität gegebenenfalls und unverzüglich zu bearbeiten, 

d) für die Zwecke des Absatzes 1, insbesondere für die Kontrolle der Verwendung 

der Mittel im Zusammenhang mit der Durchführung von Reformen gemäß den 

Reformagenden im Einklang mit den Datenschutzgrundsätzen der Union und 

den geltenden Datenschutzvorschriften, die Erhebung angemessener Daten 

über Personen und Stellen – einschließlich Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer –, die Mittel für die Durchführung von Maßnahmen der 

Reformagenda im Rahmen von Kapitel III erhalten, und den Zugang zu diesen 

Daten sicherzustellen, 

www.parlament.gv.at



 

 1519 

e) die Kommission, das OLAF, den Rechnungshof und gegebenenfalls die EUStA 

ausdrücklich zu ermächtigen, ihre Rechte gemäß Artikel 129 der 

Haushaltsordnung auszuüben.  

(3) Die Fazilitätsvereinbarung sieht auch das Recht der Kommission vor, im Falle von 

Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption und Interessenkonflikten zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union, die vom Begünstigten nicht behoben wurden, oder 

bei einer schwerwiegenden Verletzung einer sich aus einer solchen Vereinbarung 

ergebenden Verpflichtung die im Rahmen der Fazilität geleistete Unterstützung 

anteilig zu kürzen und alle zur Erreichung der Ziele der Fazilität ausgegebenen 

Beträge einzuziehen oder die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens zu verlangen. 

Bei der Entscheidung über den Betrag der Einziehung und Kürzung bzw. den 

vorzeitig zurückzuzahlenden Betrag achtet die Kommission auf den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und berücksichtigt die Schwere der Unregelmäßigkeit, des 

Betrugs, der Korruption oder des Interessenkonflikts zum Nachteil der finanziellen 

Interessen der Union oder der Verletzung einer Verpflichtung. Der Begünstigte erhält 

Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor die Kürzung vorgenommen oder die 

vorzeitige Rückzahlung verlangt wird. 

(4) Personen und Stellen, die Mittel im Rahmen der Fazilität ausführen, müssen der 

Kommission und dem OLAF unverzüglich alle mutmaßlichen Fälle von Betrug, 

Korruption, Interessenkonflikten und Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union melden. 
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Artikel 24 

Rolle der internen Systeme der Begünstigten und der ▌ Prüfbehörden 

(1) In Bezug auf die aus der Fazilität als finanzieller Beistand bereitgestellten Mittel 

▌stützt sich die Kommission auf die Prüfbehörden, die in den einzelnen 

Empfängerländern eingerichtet wurden, um die Ausgaben der öffentlichen Hand 

zu überprüfen. Gegebenenfalls werden die von den einzelnen Begünstigten im 

Rahmen des IPA III eingerichteten Koordinierungsstellen für Betrugsbekämpfung 

eingebunden. Erforderlichenfalls stützt sich die Kommission auch auf weitere 

demokratische Kontrolle gemäß Artikel 4 Absatz 8. 

In den Reformagenden sind in den ersten Umsetzungsjahren Reformen im 

Zusammenhang mit Verhandlungskapitel 32 (insbesondere Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen und interne Kontrolle sowie Betrugsbekämpfung) sowie mit 

den Kapiteln 23 und 24 (insbesondere Justiz, Korruption und organisierte 

Kriminalität) und 8 (insbesondere Beihilfenkontrolle) Vorrang einzuräumen.  

(2) Der Begünstigte meldet der Kommission unverzüglich alle Unregelmäßigkeiten, 

einschließlich Betrug, die Gegenstand einer ersten amtlichen oder gerichtlichen 

Feststellung waren, und unterrichtet die Kommission über den Fortgang der 

Verwaltungs- und Gerichtsverfahren in Verbindung mit diesen Unregelmäßigkeiten. 

Solche Meldungen erfolgen auf elektronischem Wege über das von der Kommission 

eingerichtete Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Stellen unterhalten einen regelmäßigen Dialog mit dem 

Rechnungshof, dem OLAF und gegebenenfalls der EUStA. 
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(4) Die Kommission kann auf der Grundlage einer Risikobewertung und eines Dialogs 

mit den Prüfbehörden detaillierte Systemprüfungen der Ausführung des 

Haushaltsplans der Begünstigten durchführen und Empfehlungen für Verbesserungen 

der Systeme abgeben. 

(5) Die Kommission kann an den Begünstigten gerichtete Empfehlungen zu allen Fällen 

annehmen, in denen ihrer Ansicht nach die zuständigen Behörden nicht die 

erforderlichen Schritte unternommen haben, um Betrug, Korruption, 

Interessenkonflikte und Unregelmäßigkeiten, die die wirtschaftliche 

Haushaltsführung bei den im Rahmen der Fazilität finanzierten Ausgaben 

beeinträchtigt haben oder ernsthaft zu beeinträchtigen drohen, zu verhindern, 

aufzudecken und zu beheben, und in allen Fällen, in denen sie Schwachstellen 

feststellt, die die Konzeption und das Funktionieren des von den Behörden 

eingerichteten Kontrollsystems beeinträchtigen. Der betreffende Begünstigte muss 

diese Empfehlungen umsetzen oder begründen, warum er dies nicht getan hat. 

Kapitel V  

Überwachung, Berichterstattung und Evaluierung 

Artikel 25 

Überwachung und Berichterstattung 

(1) Die Kommission überwacht die Durchführung der Fazilität und bewertet die 

Verwirklichung der in Artikel 3 genannten Ziele. Die Überwachung der 

Durchführung wird unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit auf die im Rahmen der 

Fazilität durchgeführten Tätigkeiten ausgerichtet. Die in Artikel 13 Absatz 2 

genannten Indikatoren sollen zur Überwachung der Fazilität durch die Kommission 

beitragen. 
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(2) In der in Artikel 9 genannten Fazilitätsvereinbarung werden Regeln und Modalitäten 

für die Berichterstattung der Begünstigten an die Kommission für die Zwecke des 

Absatzes 1 des vorliegenden Artikels festgelegt.  

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich einen 

Bericht über die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung 

vor. Dieser jährliche Bericht befasst sich auch mit Synergieeffekten und der 

Komplementarität der Fazilität mit anderen Unionsprogrammen, insbesondere mit 

der Unterstützung im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/1529 im Hinblick 

darauf, Doppelunterstützung und Doppelfinanzierungen zu verhindern. Der 

jährliche Bericht wird zweimal jährlich durch Darstellungen des Stands der 

Durchführung der Fazilität ergänzt. 

(4) Die Kommission legt dem in Artikel 31 genannten Ausschuss den in Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels genannten jährlichen Bericht vor. 

Artikel 26 

Fortschrittsanzeiger für die Fazilität 

(1) Die Kommission richtet einen Fortschrittsanzeiger für die Fazilität (im Folgenden 

„Fortschrittsanzeiger“) ein, der den Fortschritt bei der Durchführung der 

Reformagenden der Begünstigten anzeigt. 
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30 einen delegierten 

Rechtsakt zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in dem sie die 

detaillierten Elemente des Fortschrittsanzeigers festlegt, damit der Fortschritt bei 

der Durchführung der Fazilität gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

angezeigt werden kann. 

(3) Der Fortschrittsanzeiger muss spätestens ab 1. Januar 2025 betriebsbereit sein 

und wird von der Kommission zweimal jährlich aktualisiert. Der 

Fortschrittsanzeiger wird online öffentlich zugänglich gemacht. 

Artikel 27 

Evaluierung der Fazilität 

(1) Nach dem 31. Dezember 2027 und spätestens bis zum 31. Dezember 2031 führt die 

Kommission eine unabhängige Ex-post-Evaluierung der Verordnung durch. Bei 

dieser Ex-post-Evaluierung wird der Beitrag der Union zur Verwirklichung der Ziele 

dieser Verordnung bewertet. 

(2) Bei der Ex-post-Evaluierung werden die vom OECD-Ausschuss für 

Entwicklungshilfe festgelegten Grundsätze für bewährte Verfahren herangezogen, 

um festzustellen, ob die Ziele erreicht wurden, und um Empfehlungen zur 

Verbesserung künftiger Maßnahmen zu formulieren. 

(3) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat und den 

Mitgliedstaaten die Feststellungen und Schlussfolgerungen der Ex-post-Evaluierung 

zusammen mit ihren Anmerkungen und Folgemaßnahmen. Die Ex-post-Evaluierung 

kann auf Antrag des Europäischen Parlaments, des Rates oder der Mitgliedstaaten 

erörtert werden. Die Ergebnisse fließen in die Vorbereitung von Programmen und 

Maßnahmen und in die Mittelzuweisung ein. Diese Ex-post-Evaluierung und die 

Folgemaßnahmen werden öffentlich zugänglich gemacht.  
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(4) Die Kommission beteiligt alle maßgeblichen Interessenträger, einschließlich der 

Begünstigten, der Sozialpartner, Organisationen der Zivilgesellschaft und regionaler 

und lokaler Behörden, in angemessener Weise an der Evaluierung der nach dieser 

Verordnung gewährten Unionsfinanzierung und kann gegebenenfalls auf 

gemeinsame Evaluierungen mit den Mitgliedstaaten und anderen Partnern unter 

enger Einbindung der Begünstigten hinwirken.  

Artikel 28 

Berichterstattung durch die Begünstigten im Rahmen des Wirtschafts- und Finanzdialogs 

Der Begünstigte erstattet einmal jährlich im Rahmen des Wirtschafts- und Finanzdialogs 

über die Fortschritte bei der Verwirklichung des reformbezogenen Teils seiner 

Reformagenda Bericht. 

Artikel 29 

Dialog über die Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan 

(1) Die Kommission führt mindestens zwei Mal jährlich einen Dialog mit den 

zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments, soweit dies sachdienlich 

ist. Vor jedem Dialog legt die Kommission dem Europäischen Parlament 

schriftlich Angaben zu folgenden Aspekten vor: 

a) dem Stand der Durchführung der Fazilität,  

b) der Bewertung der Reformagenden,  

c) den wichtigsten Erkenntnissen aus dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten 

Bericht,  

d) gegebenenfalls Zahlungs-, Einbehaltungs- und Kürzungsverfahren, 

einschließlich etwaiger Bemerkungen, die vorgebracht werden, um die 

zufriedenstellende Erfüllung der Bedingungen sicherzustellen, und  

e) sämtlichen sonstigen einschlägigen Faktoren im Zusammenhang mit der 

Durchführung der Fazilität.  
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(2) Der in Absatz 1 genannte Dialog kann zeitgleich mit dem geopolitischen Dialog 

auf hoher Ebene über das IAP III geführt werden, damit angemessene 

Überlegungen zu Synergieeffekten und Komplementarität angestellt werden 

können. 

(3) Die Kommission berücksichtigt alle Aspekte, die sich aus den im Zuge des Dialogs 

über die Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan geäußerten 

Standpunkten ergeben, einschließlich etwaiger Entschließungen des Europäischen 

Parlaments. 

 

KAPITEL VI  

Schlussbestimmungen 

Artikel 30 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 18 und 26 wird 

der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 18 und 26 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 

um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der 

Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 

des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 18 und 26 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 18 und 26 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von einem Monat nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um einen Monat verlängert. 

www.parlament.gv.at



 

 1527 

Artikel 31 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss, der durch die Verordnung (EU) 

2021/1529 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Gibt der Ausschuss zu den in Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 16 Absatz 2 

genannten Durchführungsrechtsakten keine Stellungnahme ab, so erlässt die 

Kommission den Entwurf des Durchführungsrechtsakts nicht, und Artikel 5 

Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

Artikel 32 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Kommission beteiligt sich an Kommunikationsmaßnahmen ▌, um die 

Sichtbarkeit der finanziellen Unterstützung durch die Union im Rahmen der 

Reformagenden sicherzustellen, unter anderem durch gemeinsame 

Kommunikationsmaßnahmen mit den Begünstigten. Die Kommission stellt sicher, 

dass die Unterstützung aus der Fazilität im Wege eines Hinweises auf die 

Finanzierung kommuniziert und bekannt gemacht wird. Die im Rahmen der 

Fazilität finanzierten Maßnahmen werden im Einklang mit den Kommunikations- 

und Sichtbarkeitsanforderungen der von der Union finanzierten Maßnahmen im 

Außenbereich und anderen einschlägigen Leitlinien durchgeführt. 
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(2) Die Empfänger von Unionsmitteln machen durch die kohärente, wirksame und 

verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, darunter die 

Medien und die Öffentlichkeit, die Herkunft dieser Unionsmittel aktiv bekannt und 

stellen sicher, dass diese, insbesondere im Rahmen von Informationskampagnen zu 

den Maßnahmen und deren Ergebnissen, Sichtbarkeit erhält, indem beispielsweise 

das Unionslogo und ein entsprechender Hinweis auf die Finanzierung mit dem 

Wortlaut „Finanziert von der Europäischen Union“ angebracht werden. 

(3) Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit werden in einem 

zugänglichen Format bereitgestellt. 

Artikel 33 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident  
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ANHANG 

Methode für die Zuweisung der Gesamtmittel an die einzelnen Begünstigten 

Die Mittelzuweisung an die einzelnen Begünstigten wird gemäß den folgenden Schritten auf 

der Grundlage der Daten des Bezugsjahres berechnet: 

Schritt 1: Bestimmung eines bevölkerungsbezogenen Zuweisungsschlüssels auf der 

Grundlage des Verhältnisses zwischen der Bevölkerung des Begünstigten und der 

Gesamtbevölkerung der Westbalkanregion 

Schritt 2: Bestimmung eines BIP-bezogenen Zuweisungsschlüssels auf der Grundlage des 

Verhältnisses zwischen dem durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der Westbalkanregion und dem 

Pro-Kopf-BIP des jeweiligen Begünstigten, geteilt durch die Summe der sechs Quotienten  

Schritt 3: Kombination der prozentualen Gewichtung der einzelnen Begünstigten in Bezug 

auf die Bevölkerung (Schritt 1) und in Bezug auf das Pro-Kopf-BIP (Schritt 2), mit einem 

Gewichtungsfaktor von 60 % für die Bevölkerung und von 40 % für das Pro-Kopf-BIP 

 

www.parlament.gv.at



 

 1531 

ANLAGE ZUR LEGISLATIVE ENTSCHLIESSUNG 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

geeigneten Eingliederungsplan für die Fazilität für den Westbalkan 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Erklärung der Kommission zur 

Berichterstattung zur Kenntnis. Unbeschadet der Vorrechte der Haushaltsbehörde gemäß den 

Verträgen beabsichtigen das Europäische Parlament und der Rat, den Eingliederungsplan der 

Fazilität zu überprüfen, beispielsweise in Bezug auf die Mittel pro Begünstigten, um eine 

angemessene politische und haushaltspolitische Kontrolle sicherzustellen. Das Europäische 

Parlament und der Rat ersuchen die Kommission, diese Erklärung bei der Aufstellung des 

Entwurfs des Haushaltsplans 2025 je nach Sachlage gebührend zu berücksichtigen. 
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Europäisches Parlament
2019 - 2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0344
Vereinfachung bestimmter GAP-Bestimmungen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116 in Bezug auf 
Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, Regelungen 
für Klima, Umwelt und Tierwohl, Änderungen der GAP-Strategiepläne, Überprüfung 
der GAP-Strategiepläne und Ausnahmen von Kontrollen und Sanktionen
(COM(2024)0139 – C9-0120/2024 – 2024/0073(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2024)0139) 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0120/2024),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 24. April 20241,

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 26. März 2024
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung,

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

                                                
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2024)0073 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116 in Bezug auf 
Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, Regelungen für 
Klima, Umwelt und Tierwohl, Änderungen der GAP-Strategiepläne, Überprüfung der GAP-
Strategiepläne und Ausnahmen von Kontrollen und Sanktionen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 

Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates3 enthält 

Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für 

die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (im Folgenden 

„GAP-Strategiepläne“). Die Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und 

des Rates4 enthält Vorschriften über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).  

(2) Obwohl die Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116 den Mitgliedstaaten 

erhebliche Flexibilität einräumen und die Möglichkeit bieten, den Verwaltungsaufwand für 

Landwirte zu verringern, hat das erste Jahr der konkreten Anwendung dieser Verordnungen 

durch die GAP-Strategiepläne gezeigt, dass bestimmte begrenzte Anpassungen des 

Rechtsrahmens der Union für die GAP erforderlich sind, um eine wirksame Umsetzung der 

GAP-Strategiepläne sicherzustellen und den mit der Umsetzung dieser GAP-Strategiepläne 

und der Kontrolle bestimmter Anforderungen verbundenen Verwaltungsaufwand zu 

verringern. 

                                                 
3 Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne 
(GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABl. L 435 vom 6.12.2021, S. 1. ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj). 

4 Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
2. Dezember 2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABl. 
L 435 vom 6.12.2021, S. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj). 
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(3) Darüber hinaus sind die Landwirte derzeit mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten und 

Unsicherheiten konfrontiert. Insbesondere in den vergangenen Jahren kam es häufig zu 

extremen Wetterereignissen wie Dürren und Überschwemmungen in verschiedenen Teilen 

der Union. Diese Ereignisse wirken sich sowohl auf die Produktion als auch auf die 

Einnahmen aus und führen auch zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Durchführung 

und dem zeitlichen Ablauf der üblichen agronomischen Verfahren. Die hohen Energie- und 

Betriebsmittelpreise und die Unsicherheiten infolge des russischen Angriffskriegs gegen die 

Ukraine, die Lebenshaltungskosten, die Inflation, der 2023 verzeichnete Rückgang der 

Getreidepreise und veränderte internationale Handelsströme haben weitere Unsicherheiten 

und Druck auf die Landwirte verursacht. Durch die Gleichzeitigkeit dieser Ereignisse sind 

die Landwirte einem starken Druck ausgesetzt, als Bewirtschafter natürlicher Ressourcen 

und als Wirtschaftsakteure Anpassungen bei der Bewirtschaftung ihrer Betriebe und der 

Durchführung agronomischer Verfahren vorzunehmen.  

(4) Daher müssen einige Bestimmungen der Verordnungen (EU) 2021/2115 und 

(EU) 2021/2116 überprüft und vereinfacht werden, um sicherzustellen, dass die 

Mitgliedstaaten ihre GAP-Strategiepläne besser an die Bedürfnisse der Landwirte anpassen 

können, und um den Landwirten unter Berücksichtigung der wachsenden 

Herausforderungen, der unvorhersehbaren Wetterereignisse und der wirtschaftlichen 

Unsicherheiten mehr Flexibilität bei der Ausübung ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

einzuräumen.  
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(5) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2021/2115 müssen die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass alle landwirtschaftlichen Flächen einschließlich derjenigen, die nicht 

mehr für die Erzeugung genutzt werden, in einem guten landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustand erhalten werden. Die Mitgliedstaaten müssen auf nationaler oder 

regionaler Ebene für jeden der in Anhang III der genannten Verordnung aufgelisteten 

Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ-Standards) 

im Einklang mit dem Hauptziel von jedem dieser Standards gemäß diesem Anhang 

Mindeststandards für Landwirte und andere Begünstigte festlegen. Die allgemeinen Ziele 

des Bodenschutzes und der Bodenqualität, die mit den GLÖZ-Standards Nr. 5, 6 und 7 

verfolgt werden, werden durch viele Faktoren beeinflusst, wie Bodentyp, Auswahl der 

Anbaukulturen, klimatische und Witterungsbedingungen und frühere und gegenwärtige 

Landnutzung sowie Bewirtschaftungssysteme, wie ökologische/biologische Landwirtschaft, 

die bei bestimmten Tätigkeiten ein anderes Vorgehen erfordert. Die Erfahrung zeigt, dass es 

Situationen geben könnte, in denen es negative Auswirkungen auf bestimmte Böden oder 

bestimmte Kulturen haben und sogar dem Ziel des Bodenschutzes zuwiderlaufen könnte, 

wenn bestimmte Anforderungen, wie Einschränkungen der Bodenbearbeitung oder 

Verpflichtungen zur Aussaat während eines bestimmten Zeitraums, ohne gebührende 

Berücksichtigung dieser Faktoren auferlegt werden. Der GLÖZ-Standard Nr. 9 verbietet die 

Umwandlung oder das Umpflügen von Dauergrünland, das als umweltsensibles 

Dauergrünland in Natura-2000-Gebieten ausgewiesen ist. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, 

dass es außergewöhnliche Situationen geben kann, in denen solch ökologisch empfindliches 

Dauergrünland z. B. durch wild lebende Tiere oder invasive Arten geschädigt wird und 

geeignete Maßnahmen zur Bewältigung solcher Situationen, einschließlich Ausnahmen vom 

Verbot des Umpflügens der betreffenden Flächen, zur Wiederherstellung dieses 

Dauergrünlands erforderlich sein können, um sicherzustellen, dass die Anforderungen des 

GLÖZ-Standards Nr. 9 zur Erhaltung von Lebensräumen und Arten beitragen. 
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(6) Durch die immer häufigeren extremen Wetterereignisse und Schäden an Dauergrünland, das 

als umweltsensibles Dauergrünland ausgewiesen ist, aufgrund von Faktoren wie wild 

lebenden Tieren oder invasiven Arten, treten immer öfter spezifische Probleme der 

Landwirte bei der Anwendung der Anforderungen der GLÖZ-Standards Nr. 5, 6, 7 und 9 

auf, die die Mitgliedstaaten bewältigen müssen. Außerdem besteht die Gefahr, dass solche 

Anforderungen angesichts ihres tatsächlichen Beitrags zur Verwirklichung des Ziels des 

Bodenschutzes bei den GLÖZ-Standards Nr. 5, 6 und 7 und des Ziels der Erhaltung von 

Lebensräumen und Arten beim GLÖZ-Standard Nr. 9 unverhältnismäßig wären. Um solche 

Situationen zu vermeiden, sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein, spezifische 

Ausnahmen von den Anforderungen der GLÖZ-Standards Nr. 5, 6, 7 und 9 festzulegen, um 

spezifische Probleme bei der Umsetzung dieser GLÖZ-Standards auf der Grundlage 

objektiver und nichtdiskriminierender Kriterien wie Bodentypen, Anbaukulturen oder 

Bewirtschaftungssysteme oder Schäden an Dauergrünland beispielsweise durch wild 

lebende Tiere oder invasive Arten anzugehen. Diese Ausnahmen sollten nur für einen 

begrenzten Anteil der Flächen gelten und den Beitrag dieser Standards zur Verwirklichung 

ihrer in Anhang III der Verordnung (EU) 2021/2115 aufgeführten Hauptziele nicht 

beeinträchtigen.  
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(7) Die Witterungsbedingungen und deren Auswirkungen auf den Zustand landwirtschaftlicher 

Flächen können es Landwirten und anderen Begünstigten unmöglich machen, in einem 

bestimmten Jahr die Anforderungen der GLÖZ-Standards, wie z. B. Fristen und Zeiträume 

für bestimmte Tätigkeiten, einzuhalten. Um eine Situation zu vermeiden, in der Landwirte 

aufgrund solcher Anforderungen verpflichtet werden, z. B. Kulturen bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt auszusäen, obwohl es die Witterungsbedingungen in einem 

betreffenden Jahr nicht zulassen, die erforderlichen Tätigkeiten durchzuführen, oder dies mit 

schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf den Boden, wie Bodenverdichtung, 

einhergehen würde, sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, bei der Umsetzung 

festgelegter Mindeststandards für guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 

gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 befristete Ausnahmen von diesen Anforderungen 

vorzusehen. Der Geltungsbereich dieser befristeten Ausnahmeregelungen sollte auf 

Landwirte und andere Begünstigte oder von den betreffenden Witterungsbedingungen 

betroffene Gebiete beschränkt sein, und die Ausnahmen sollten von den Mitgliedstaaten nur 

so lange angewendet werden, wie sie unbedingt erforderlich sind. 
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(8) Die Verordnung (EU) 2021/2115 sieht eine Reihe von Elementen und Instrumenten vor, mit 

denen die Mitgliedstaaten das in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der genannten Verordnung 

festgelegte spezifische Ziel verfolgen können, zur Eindämmung und Umkehrung des 

Verlusts an biologischer Vielfalt, Verbesserung von Ökosystemleistungen und Erhaltung 

von Lebensräumen und Landschaften beizutragen. Eines dieser Elemente ist das System der 

Konditionalität. Insbesondere der in Anhang III der genannten Verordnung aufgeführte 

GLÖZ-Standard Nr. 8 enthält mehrere Anforderungen, darunter die Verpflichtung, einen 

bestimmten Anteil des Ackerlands für nichtproduktive Flächen und Landschaftselemente 

vorzusehen. Hauptziel des GLÖZ-Standards Nr. 8 ist die Erhaltung nichtproduktiver 

Landschaftselemente und Flächen zur Verbesserung der Biodiversität innerhalb 

landwirtschaftlicher Betriebe. Die Mitgliedstaaten können auch Interventionen zur 

Unterstützung dieses Ziels vorsehen, z. B. Öko-Regelungen für Maßnahmen gemäß 

Artikel 31 der Verordnung (EU) 2021/2115. Angesichts der Herausforderungen und 

Unsicherheiten, die sich aus dem Zusammentreffen von ungünstigen Ereignissen und 

wirtschaftlichen Unsicherheiten ergeben, hat die Erfahrung gezeigt, dass das Gleichgewicht 

zwischen den verschiedenen politischen Instrumenten, die zum Schutz und zur 

Verbesserung der biologischen Vielfalt beitragen, neu austariert werden muss, um den 

Landwirten unter Berücksichtigung der besonderen Situation ihrer Betriebe hinsichtlich 

ihres Beitrags zur Verwirklichung dieses Ziels mehr Flexibilität einzuräumen und den 

finanziellen Ausgleich für diesen Beitrag zu erhöhen.  
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(9) Da die Verpflichtung, einen Anteil des Ackerlandes für nichtproduktive Flächen und 

Landschaftselemente vorzusehen, derzeit im Rahmen der ersten Anforderung des GLÖZ-

Standards Nr. 8 gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 2021/2115 vorgesehen ist, müssen 

Landwirte, die Direktzahlungen und Interventionen gemäß den Artikeln 70, 71 und 72 der 

genannten Verordnung beantragen, diese Anforderung erfüllen, ohne dass die entstandenen 

Kosten oder Einkommensverluste ausgeglichen werden. Dies kann in bestimmten Fällen 

eine erhebliche finanzielle Belastung für die betroffenen Landwirte und Begünstigten mit 

sich bringen, insbesondere da auf dem für nichtproduktive Flächen oder 

Landschaftselemente im Rahmen des GLÖZ-Standards Nr. 8 vorgesehenen Ackerland keine 

pflanzliche oder tierische Erzeugung möglich ist. Angesichts des Aufwands und der 

Auswirkungen für bestimmte Landwirte und die außergewöhnliche Bandbreite an 

Schwierigkeiten und Unsicherheiten, mit denen sie konfrontiert sind, könnte die 

Anforderung, nichtproduktive Flächen und Landschaftselemente auf Ackerland vorzusehen, 

besser im Rahmen eines Instruments erfüllt werden, das mehr Flexibilität und vor allem 

einen Anreiz bietet, indem die mit solchen nichtproduktiven Flächen und 

Landschaftselementen verbundenen Kosten und Einkommensverluste zumindest teilweise 

ausgeglichen werden. Dementsprechend sollte Artikel 31 der Verordnung (EU) 2021/2115 

geändert werden, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten Öko-Regelungen 

unterstützen, die – auf Ackerland – Verfahren zur Erhaltung nichtproduktiver Flächen, wie 

brachliegender Flächen, und zur Schaffung neuer Landschaftselemente einschließen.  
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(10) Gleichzeitig sollte das mit der Verordnung (EU) 2021/2115 eingeführte 

Konditionalitätssystem angepasst werden, indem die Verpflichtung des GLÖZ-Standards 

Nr. 8 gemäß Anhang III der genannten Verordnung, einen Anteil des Ackerlandes für 

nichtproduktive Flächen und Landschaftselemente vorzusehen, gestrichen wird. Die 

Verpflichtung, keine Landschaftselemente zu beseitigen und das Verbot des Schnitts von 

Hecken und Bäumen während der Brut- und Nistzeit von Vögeln, die derzeit Teil der 

Anforderungen des GLÖZ-Standards Nr. 8 sind, sollten im Rahmen des 

Konditionalitätssystems beibehalten werden, um sicherzustellen, dass bestehende 

Landschaftselemente auf landwirtschaftlichen Flächen geschützt werden.  

(11) Den Mitgliedstaaten sollte zusätzliche Flexibilität dabei eingeräumt werden, ihre GAP-

Strategiepläne zu ändern, gleichzeitig aber ihre Stabilität und Handhabbarkeit sowie ein 

verwaltungsseitig effizientes Änderungsverfahren zu gewährleisten. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass es herausfordernd sein kann, die spezifischen Anforderungen sowohl des 

EGFL als auch des ELER in einem Änderungsantrag entsprechend zu berücksichtigen. 

Gleichzeitig sollte die Zahl der Änderungen pro Kalenderjahr begrenzt werden, damit 

Landwirte und andere Begünstigte ausreichend Zeit haben, diese Änderungen zu 

berücksichtigen, der Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten nicht zu groß wird und die 

Kommission innerhalb der im Rechtsrahmen festgelegten Fristen bewerten kann, ob die 

Änderungen mit dem in den Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116 

festgelegten Rechtsrahmen der Union vereinbar sind. Aus diesen Gründen sollte zusätzlich 

zu den drei weiteren Anträgen auf Änderung des GAP-Strategieplans, die im Einklang mit 

Artikel 119 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2021/2115 eingereicht werden können, die 

zulässige Höchstzahl der Anträge auf Änderung der GAP-Strategiepläne auf zwei 

Änderungsanträge pro Kalenderjahr angehoben werden. 
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(12) Gemäß Artikel 120 der Verordnung (EU) 2021/2115 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

zu bewerten, ob ihre GAP-Strategiepläne im Falle von Änderungen der in Anhang XIII der 

genannten Verordnung aufgeführten Rechtsakten geändert werden müssen, und die 

Kommission innerhalb einer bestimmten Frist über ihre Bewertungen zu benachrichtigen. 

Da sich diese Verpflichtung für die Mitgliedstaaten als aufwendig erwiesen hat und der 

Aufwand begrenzt werden sollte, den die Mitgliedstaaten ansonsten während des 

verbleibenden Programmplanungszeitraums der GAP-Strategiepläne in diese Bewertung 

stecken müssten, sollte diese Verpflichtung nicht für Änderungen der in Anhang XIII 

aufgeführten Rechtsakte gelten, die nach dem 31. Dezember 2025 in Kraft treten. 

(13) Die Erfahrung zeigt, dass das Zusammentreffen zahlreicher ungünstiger Ereignisse 

Herausforderungen für die Landwirte mit sich bringt, die mehr Flexibilität und eine 

vereinfachte Umsetzung der GAP-Strategiepläne in Bezug auf bestimmte in Anhang III der 

Verordnung (EU) 2021/2115 aufgeführte GLÖZ-Standards erfordern.  
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(14) Der in Anhang III der Verordnung (EU) 2021/2115 aufgeführte GLÖZ-Standard Nr. 6 zielt 

in erster Linie darauf ab, den Schutz der Böden in den sensibelsten Zeiten durch eine 

Mindestanforderung an die Bodenbedeckung zu gewährleisten, um vegetationslose Böden in 

solchen sensiblen Zeiten zu vermeiden. Mehr als bei anderen GLÖZ-Standards wird die 

Gestaltung und Umsetzung der Anforderungen im Rahmen des GLÖZ-Standards Nr. 6 

durch eine große Bandbreite an Faktoren beeinflusst. Insbesondere kann die 

Mindestbodenbedeckung auf unterschiedliche Weise sichergestellt werden, die nicht nur von 

den Boden- und Klimaverhältnissen abhängt, sondern auch von Faktoren wie den 

angebauten Kulturen und der Dauer der Vegetationsperiode in einem bestimmten Jahr. 

Darüber hinaus können sich die sensiblen Zeiten je nach den spezifischen Boden- und 

Klimaverhältnissen unterscheiden. Wenn Landwirte und andere Begünstigte 

Produktionsentscheidungen und insbesondere Anbauentscheidungen treffen, müssen sie in 

der Lage sein, die Einhaltung der Anforderungen des GLÖZ-Standards Nr. 6 mit 

unvorhersehbaren Witterungsbedingungen in Einklang zu bringen. Angesichts der 

genannten Faktoren sollten die Mitgliedstaaten die Anforderungen des GLÖZ-Standards 

Nr. 6 im Vergleich zu anderen GLÖZ-Standards flexibler und auf eine Art und Weise 

handhaben können, dass der Beitrag solcher Anforderungen zur Verwirklichung des 

Hauptziels dieses Standards gewährleistet ist, wobei eine Reihe von Faktoren wie Boden- 

und Klimaverhältnisse berücksichtigt werden.  
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(15) Den Mitgliedstaaten sollte es daher gestattet sein, die wichtigsten Elemente des GLÖZ-

Standards Nr. 6 festzulegen und sie im Einklang mit Artikel 109 Absatz 2 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) 2021/2115 in ihren GAP-Strategieplänen zusammenzufassend darzulegen. 

Die Kommission sollte daher gemäß Artikel 13 Absatz 1, Artikel 109 Absatz 2, Artikel 118 

und Artikel 119 der genannten Verordnung sicherstellen, dass die von den Mitgliedstaaten 

festgelegten wichtigsten Elemente des GLÖZ-Standards Nr. 6 insgesamt dem Hauptziel 

dieses GLÖZ-Standards entsprichen. 

(16) Hauptziel des in Anhang III der Verordnung (EU) 2021/2115 aufgeführten GLÖZ-Standards 

Nr. 7 ist die Erhaltung des Bodenpotenzials. Da Anbaudiversifizierung ebenfalls zur 

Erhaltung des Bodenpotenzials beitragen kann und gleichzeitig für bestimmte Landwirte 

einfacher umzusetzen ist, sollten die Mitgliedstaaten angesichts der vielfältigen Belastungen 

und Herausforderungen, mit denen sie derzeit konfrontiert sind, den Landwirten die 

Einhaltung des GLÖZ-Standards Nr. 7 auch durch Anbaudiversifizierung erlauben können. 

Daher sollten Mindestanforderungen für die Anbaudiversifizierung festgelegt werden.  
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(17) Es ist wichtig, dass die GAP durch Konditionalitätsanforderungen weiterhin zu den 

Umweltzielen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f der Verordnung 

(EU) 2021/2115 beiträgt. Es ist auch wichtig, dass diese Anforderungen als gemeinsamer 

Ausgangspunkt für die Mitgliedstaaten und die Landwirte erhalten bleiben. Daher sollten die 

Konditionalitätsanforderungen der Verordnung (EU) 2021/2115 weiterhin für alle Landwirte 

gelten. Der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit den Kontrollen der Einhaltung der 

Konditionalitätsanforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2021/2116 kann jedoch für 

Kleinerzeuger und nationale Verwaltungen unverhältnismäßig hoch sein. Daher sollte 

zusätzlich zur Flexibilität in Bezug auf die GLÖZ-Standards Nr. 6, 7 und 8 der Aufwand für 

Kleinerzeuger und nationale Verwaltungen im Zusammenhang mit den Kontrollen gemäß 

der Verordnung (EU) 2021/2116 verringert werden. Bei Landwirten, deren Betrieb maximal 

10 ha landwirtschaftliche Fläche umfasst, sollten daher von den Konditionalitätskontrollen 

im Hinblick auf die Einhaltung der Grundanforderungen an die Betriebsführung nach dem 

Unionsrecht und des guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands ausgenommen 

werden. Da diese Kleinerzeuger 65 % der GAP-Begünstigten ausmachen, auf sie aber nur 

etwa 10 % der gesamten landwirtschaftlichen Fläche entfallen, würde diese Ausnahme 

vielen Landwirten und nationalen Verwaltungen die Arbeit erleichtern, ohne die Funktion 

der Konditionalitätsanforderungen, zur Verwirklichung der jeweiligen Ziele beizutragen, 

wesentlich zu beeinträchtigen.  
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(18) Da die von Kleinerzeugern bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche begrenzt ist und die 

Sanktionen für Kleinerzeuger im Allgemeinen gering ausfallen, könnte die Anwendung von 

Sanktionen zu einem unverhältnismäßigen Aufwand für die Verwaltungen der 

Mitgliedstaaten führen. Kleinerzeuger, die von den Kontrollen ausgenommen sind, sollten 

daher auch davon ausgenommen werden, dass Verwaltungssanktionen für Verstöße gegen 

die Konditionalitätsanforderungen gegen sie verhängt werden. 

(19) Um übermäßige Verwaltungskosten und einen übermäßigen Verwaltungsaufwand im 

Zusammenhang mit Konditionalitäts- und Cross-Compliance-Kontrollen zu vermeiden, 

sollten Begünstigte, die flächenbezogene Zahlungen sowohl im Rahmen eines GAP-

Strategieplans gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 als auch im Rahmen eines bis zum 

31. Dezember 2025 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 durchgeführten Programms zur Entwicklung des ländlichen 

Raums erhalten und daher einer Kontrolle der Konditionalität gemäß der Verordnung 

(EU) 2021/2116 unterzogen werden, von Cross-Compliance-Kontrollen und der Anwendung 

von Sanktionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates6 ausgenommen werden.  

(20) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich den außergewöhnlichen Schwierigkeiten und 

Unsicherheiten, mit denen die Landwirte konfrontiert sind, durch die Überarbeitung und 

Vereinfachung einiger Bestimmungen der Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 

2021/2116 zu begegnen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

kann, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                 
5 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj). 

6  Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, 
(EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 
485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549). 
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(21) Die Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116 sollten daher entsprechend 

geändert werden. 

(22) Um eine reibungslose Durchführung der in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen in 

Bezug auf die in Anhang III der Verordnung (EU) 2021/2115 aufgeführten GLÖZ-Standards 

Nr. 6, 7 und 8 zu gewährleisten, müssen Übergangsbestimmungen für Änderungen der 

GAP-Strategiepläne festgelegt werden, die die Mitgliedstaaten im Jahr 2024 gemäß 

Artikel 119 der Verordnung (EU) 2021/2115 der Kommission zur Genehmigung vorlegen, 

und für die Rechtswirksamkeit dieser Änderungen im Jahr 2024 vor ihrer Genehmigung 

durch die Kommission. 

(23) Wegen der Notwendigkeit, den Landwirten in Anbetracht der zunehmenden 

Herausforderungen, der Unvorhersehbarkeit der Witterungsbedingungen und der 

wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, mehr Flexibilität bei der 

Ausübung ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit einzuräumen, sowie der Dringlichkeit, die 

Auswirkungen dieser außergewöhnlichen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten anzugehen, 

wird es als angemessen erachtet, sich auf die Ausnahme von der Achtwochenfrist gemäß 

Artikel 4 EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 

über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union zu berufen. 

(24) Um eine reibungslose Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen sicherzustellen und aus 

Gründen der Dringlichkeit angesichts des dringenden Bedarfs, die außergewöhnliche 

Bandbreite an Schwierigkeiten und Unsicherheiten anzugehen, mit denen die Landwirte 

konfrontiert sind, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft treten. 
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(25) Um zu vermeiden, dass für Kleinerzeuger und nationale Behörden ein unverhältnismäßiger 

Verwaltungsaufwand entsteht, sollte die Ausnahme von Sanktionen im Zusammenhang mit 

Verstößen gegen die Konditionalitätsanforderungen oder die Ausnahme von Sanktionen im 

Zusammenhang mit Verstößen gegen die Cross-Compliance-Anforderungen rückwirkend 

für das Antragsjahr 2024 gelten. 

(26) Da das Antragsjahr 2024 am 1. Januar 2024 begonnen hat, sollten die in dieser Verordnung 

festgelegten Maßnahmen in Bezug auf die in Anhang III der Verordnung (EU) 2021/2115 

aufgeführten GLÖZ-Standards Nr. 6, 7 und 8 bereits für das Antragsjahr 2024 gelten, um 

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, diese Maßnahmen für das genannte 

Antragsjahr anzuwenden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EU) 2021/2115 

Die Verordnung (EU) 2021/2115 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

„a)  ‚Ackerland‘ sind für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen genutzte 

Flächen oder für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen verfügbare, 

aber brachliegende Flächen; für die Laufzeit der Verpflichtung gehören dazu 

auch für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen genutzte Flächen oder 

für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen verfügbare, aber 

brachliegende Flächen, die gemäß Artikel 31 oder Artikel 70 der vorliegenden 

Verordnung oder gemäß den Artikeln 22, 23 oder 24 der Verordnung (EG) 

Nr. 1257/1999 des Rates* oder dem Artikel 39 der Verordnung (EG) 

Nr. 1698/2005 des Rates** oder dem Artikel 28 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates*** stillgelegt 

wurden, 

________________ 

*  Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur 
Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen (ABl. L 160 vom 
26.6.1999, S. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj). 

**  Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (ABl. 
L 277 vom 21.10.2005, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj). 

*** Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 487, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).“ 
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b) Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  jede Fläche des Betriebs, die  

i) Landschaftselemente beinhaltet, die der Erhaltungsverpflichtung nach 

GLÖZ-Standard Nr. 8 gemäß Anhang III unterliegen, oder 

ii) für die Laufzeit der einschlägigen Verpflichtung des Landwirts aufgrund 

einer in Artikel 31 genannten Öko-Regelung bestimmt oder erhalten 

wird. 

Wenn die Mitgliedstaaten dies beschließen, kann ‚förderfähige Hektarfläche‘ 

andere Landschaftselemente umfassen, sofern diese nicht vorherrschend sind 

und die Durchführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit aufgrund der von 

ihnen auf der landwirtschaftlichen Parzelle eingenommenen Fläche nicht 

wesentlich behindern. Bei der Umsetzung dieses Grundsatzes können die 

Mitgliedstaaten festlegen, auf welchen Anteil der landwirtschaftlichen Parzelle 

sich die mit diesen anderen Landschaftselementen bedeckte Fläche maximal 

belaufen darf. 

Für Dauergrünland mit verstreuten, nicht förderfähigen Landschaftselementen 

können die Mitgliedstaaten beschließen, festgesetzte 

Verringerungskoeffizienten anzuwenden, um die als förderfähig geltende 

Fläche festzulegen.“ 
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2. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Bei der Festlegung der in Anhang III aufgeführten GLÖZ-Standards Nr. 5, 6, 7 oder 

9 können die Mitgliedstaaten spezifische Ausnahmen von den Anforderungen dieser 

Standards vorsehen. Die spezifischen Ausnahmen von den GLÖZ-Standards Nr. 5, 6, 

7 oder 9 beruhen auf objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien wie Kulturen, 

Bodentypen und Bewirtschaftungssystemen oder auf Schäden an Dauergrünland 

beispielsweise durch wild lebende Tiere oder invasive Arten und sind flächenmäßig 

begrenzt. Die spezifischen Ausnahmen werden nur in dem Fall und in dem Umfang 

eingeführt, in dem sie zur Bewältigung spezifischer Probleme bei der Anwendung 

dieser Standards erforderlich sind, und dürfen den Beitrag jedes dieser Standards zu 

deren in Anhang III aufgeführten Hauptzielen nicht erheblich beeinträchtigen.“ 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Bei der Umsetzung der gemäß den Absätzen 1 und 2 festgelegten 

Mindeststandards können die Mitgliedstaaten im Falle von 

Witterungsbedingungen, die Landwirte und andere Begünstigte daran hindern, 

diese Anforderungen in einem bestimmten Jahr zu erfüllen, vorübergehende 

Ausnahmen von den in diesen Standards festgelegten Anforderungen, wie 

Fristen und Zeiträume, gewähren. Der Geltungsbereich dieser befristeten 

Ausnahmeregelungen ist auf Landwirte und andere Begünstigte oder auf von 

den Witterungsbedingungen betroffene Gebiete beschränkt, und die 

Ausnahmen werden nur so lange angewendet, wie sie unbedingt erforderlich 

sind.“ 

3. In Artikel 31 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a)  Als Teil der Öko-Regelungen gemäß Absatz 1 richten die Mitgliedstaaten eine 

Unterstützung für eine oder mehrere Regelungen ein, die – auf Ackerland – 

Verfahren zur Erhaltung nichtproduktiver Flächen, wie brachliegender Flächen, und 

zur Schaffung neuer Landschaftselemente einschließen. Diese Regelungen sind für 

aktive Landwirte und Gruppen aktiver Landwirte freiwillig.“ 
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4. Artikel 119 Absatz 7 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Vorbehaltlich möglicher Ausnahmen, die in der vorliegenden Verordnung vorgesehen 

sind oder von der Kommission gemäß Artikel 122 festgelegt werden, kann zweimal pro 

Kalenderjahr ein Antrag auf Änderung des GAP-Strategieplans gestellt werden. Darüber 

hinaus können während des GAP-Strategieplanungszeitraums drei weitere Anträge auf 

Änderung des GAP-Strategieplans eingereicht werden. Dieser Absatz gilt nicht für 

Änderungsanträge, mit denen gemäß Artikel 118 Absatz 5 die fehlenden Elemente 

vorgelegt werden.“ 

5. In Artikel 120 wird folgender Absatz angefügt:  

„Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für Änderungen, die nach dem 

31. Dezember 2025 in Kraft treten, von in Anhang XIII aufgeführten Rechtsakten.“ 
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6. Anhang III wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 
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Artikel 2 

Änderungen der Verordnung (EU) 2021/2116 

Die Verordnung (EU) 2021/2116 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 83 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Landwirte mit einer gemäß Artikel 69 Absatz 1 gemeldeten 

landwirtschaftlichen Fläche von höchstens 10 ha sind von Kontrollen im 

Rahmen eines gemäß Absatz 1 eingeführten Systems ausgenommen.“ 

b) Absatz 6 Buchstabe f wird gestrichen. 

2. In Artikel 84 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4)  Landwirte mit einer gemäß Artikel 69 Absatz 1 gemeldeten landwirtschaftlichen 

Fläche von höchstens 10 ha sind von den Sanktionen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 

dieses Artikels und gemäß Artikel 85 ausgenommen.“ 
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3. Artikel 104 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer iv erhält folgende Fassung: 

„iv)  für den ELER hinsichtlich der Ausgaben der Begünstigten und der Zahlungen der 

Zahlstellen im Rahmen der Durchführung von Programmen zur Entwicklung des 

ländlichen Raums gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, mit Ausnahme der 

Artikel 96 und 97 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Bezug auf Begünstigte, die 

dem Kontrollsystem gemäß Artikel 83 der vorliegenden Verordnung unterliegen;“ 
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Artikel 3 

Übergangsbestimmungen 

(1) Abweichend von Artikel 119 Absatz 8 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2021/2115 

unterliegt der Zeitpunkt des Wirksamwerdens von Änderungen der GAP-Strategiepläne in 

Bezug auf Änderungen der im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten GLÖZ-

Standards Nr. 6, 7 oder 8, die die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß Artikel 119 

Absatz 2 der genannten Verordnung für das Antragsjahr 2024 vorlegen, nicht der 

Genehmigung durch die Kommission. 

(2) Abweichend von Artikel 119 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2021/2115 können die 

Mitgliedstaaten für das Antragsjahr 2024 beschließen, dass Änderungen der GAP-

Strategiepläne iin Bezug auf Änderungen der im Anhang der vorliegenden Verordnung 

aufgeführten GLÖZ-Standards Nr. 6, 7 oder 8 vor ihrer Genehmigung durch die 

Kommission Rechtswirkung entfalten können. In Bezug auf GLÖZ-Standard Nr. 8 dürfen 

die Mitgliedstaaten diesen Beschluss nur fassen, wenn sie für das Antragsjahr 2024 eine 

Regelung gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) 2021/2115 anwenden, die – auf 

Ackerland – Verfahren zur Erhaltung nichtproduktiver Flächen wie brachliegender Flächen 

oder zur Schaffung neuer Landschaftselemente umfasst.  
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Fassen die Mitgliedstaaten den in Unterabsatz 1 genannten Beschluss, stellen sie sicher, 

dass die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts, insbesondere der Grundsatz der 

Rechtssicherheit, der Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der Vertrauensschutz für 

Landwirte und andere Begünstigte, beachtet werden und dass Landwirten und anderen 

Begünstigten ausreichend Zeit eingeräumt wird, um den Änderungen nachzukommen. 

Artikel 4 

Inkrafttreten und Geltung 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Artikel 2 Nummern 2 und 3 und der Anhang gelten für das Antragsjahr 2024. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

Anhang III der Verordnung (EU) 2021/2115 wird wie folgt geändert: 

(1) Der Tabelleneintrag für „GLÖZ 6“ erhält folgende Fassung: 

„ 

GLÖZ 6 Mindestbodenbedeckung, 

um vegetationslose Böden 

in den sensibelsten Zeiten 

zu vermeiden, 

entsprechend der 

Festlegung durch die 

Mitgliedstaaten(****) 

Schutz der Böden in den 

sensibelsten Zeiten 

****  Die Mitgliedstaaten können insbesondere der kurzen Vegetationsperiode 
aufgrund eines langen und strengen Winters in den betroffenen Gebieten 
Rechnung tragen.“  
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(2) Der Tabelleneintrag für „GLÖZ 7“ erhält folgende Fassung: 

„ 

GLÖZ 7 Fruchtwechsel auf 

Ackerland, ausgenommen 

Kulturen im Nassanbau. 

Die Mitgliedstaaten 

können zusätzlich 

beschließen, Landwirten 

und anderen Begünstigten 

die Einhaltung dieses 

Standards durch 

Anbaudiversifizierung zu 

erlauben(*****). 

Erhaltung des 

Bodenpotenzials 

*****  Der Fruchtwechsel erfolgt auf Ebene der Parzelle (außer im Falle von 

mehrjährigen Kulturen, Gras oder anderen Grünfutterpflanzen bzw. 

brachliegenden Flächen), einschließlich entsprechend bewirtschafteter 

Nebenkulturen. 

Angesichts der Vielfalt der Bewirtschaftungsmethoden und der 

landwirtschaftlich-klimatischen Bedingungen können die Mitgliedstaaten 

in den betreffenden Regionen andere Verfahren des erweiterten 

Fruchtwechsels mit Leguminosen oder der Anbaudiversifizierung 

genehmigen, die im Sinne der Ziele dieses GLÖZ-Standards auf die 

Verbesserung und Erhaltung des Bodenpotenzials ausgerichtet sind. 
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Bei der Festlegung der Anforderungen für die Anbaudiversifizierung müssen die 

Mitgliedstaaten folgende Mindestanforderungen einhalten: 

a)  Verfügt ein Betrieb über Ackerland zwischen 10 und 30 ha, so müssen zur 

Anbaudiversifizierung mindestens zwei verschiedene Kulturen auf dem 

Ackerland des Betriebs angebaut werden, die Hauptkultur darf nicht mehr als 

75 % dieses Ackerlandes einnehmen,  

b)  Verfügt ein Betrieb über Ackerland von mehr als 30 ha, so müssen zur 

Anbaudiversifizierung mindestens drei verschiedene Kulturen auf dem 

Ackerland des Betriebs angebaut werden, die Hauptkultur darf nicht mehr als 

75 % und die beiden größten Kulturen zusammen dürfen nicht mehr als 95 % 

dieses Ackerlandes einnehmen.  
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Die Mitgliedstaaten können von den nach diesem Standard geltenden 

Verpflichtungen Betriebe ausnehmen, 

a)  bei denen mehr als 75 % des Ackerlandes für die Erzeugung von Gras oder 

anderen Grünfutterpflanzen genutzt wird, brachliegendes Land ist, dem Anbau 

von Leguminosen oder einer Kombination dieser Nutzungen dient; 

b)  bei denen mehr als 75 % der förderfähigen landwirtschaftlichen Fläche 

Dauergrünland ist, während eines bedeutenden Teils des Jahres oder während 

eines bedeutenden Teils des Anbauzyklus für die Erzeugung von Gras oder 

anderen Grünfutterpflanzen oder für den Anbau von Kulturen im Nassanbau 

genutzt wird oder einer Kombination dieser Nutzungen dient oder 

c)  deren Ackerland bis zu 10 ha umfasst. 

Als Maßnahme gegen große Monokulturflächen können Mitgliedstaaten für Flächen 

mit einer einzigen Kultur eine Obergrenze festlegen. 

Bei gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 zertifizierten Landwirten wird davon 

ausgegangen, dass sie diesen GLÖZ-Standard erfüllen.“ 
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(3) Der Tabelleneintrag für „GLÖZ 8“ erhält folgende Fassung: 

„ 

GLÖZ 8 — Keine Beseitigung von 

Landschaftselementen 

— Verbot des Schnitts 

von Hecken und Bäumen 

während der Brut- und 

Nistzeit von Vögeln 

— Option: Maßnahmen 

zur Bekämpfung invasiver 

Pflanzenarten 

Erhaltung 

nichtproduktiver 

Landschaftselemente und 

Flächen zur Verbesserung 

der Biodiversität 

innerhalb 

landwirtschaftlicher 

Betriebe 

“  
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0345
Genehmigung und Marktüberwachung von nicht für den Straßenverkehr 
bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die auf öffentlichen Straßen 
verkehren
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten 
mobilen Maschinen und Geräten, die auf öffentlichen Straßen verkehren, und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020 (COM(2023)0178 – C9-0120/2023 –
2023/0090(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0178),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0120/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Juni 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9‑0382/2023),

                                                
1 ABl. C 293 vom 18.8.2023, S. 142.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0090 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Genehmigung und Marktüberwachung von nicht für den 
Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die auf öffentlichen 
Straßen verkehren, und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET 
1 ABl. C 293 vom 18.8.2023, S. 142. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Bei mobilen Maschinen und Geräten mit eigenem Antrieb, die in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 fallen und die speziell für die Verrichtung von Arbeiten konstruiert und 

gebaut wurden (im Folgenden „nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschinen und Geräte“), kann es gelegentlich oder regelmäßig vorkommen, dass sie 

auf öffentlichen Straßen verkehren müssen, um insbesondere von einem Einsatzort 

zum nächsten zu gelangen. 

(2) Diese Verordnung sollte nur für Maschinen und Geräte mit eigenem Antrieb 

gelten. Gezogene Maschinen und Geräte werden von dieser Verordnung nicht 

erfasst, da diese in der Regel von Kraftfahrzeugen gezogen werden, die in den 

Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments 

und des Rates2 fallen. Solche Maschinen und Geräte sollten von der Verordnung 

(EU) 2018/858 erfasst werden, da diese die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 

einschließlich ihrer Anhänger regelt. Die Kommission sollte sich mit der 

Notwendigkeit befassen, im Rahmen der Verordnung (EU) 2018/858 detaillierte 

technische Anforderungen in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit der 

spezifischen Kategorie gezogener Maschinen und Geräte festzulegen, insoweit 

diese Maschinen und Geräte nicht entsprechenden Anforderungen nach 

bestehenden Vorschriften unterliegen. 

                                                 
1 Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG 
(ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24). 

2 Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1). 
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(3) Bestimmte Aspekte der Konstruktion und des Baus von nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten sind bereits durch 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union abgedeckt, insbesondere durch die 

Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates1, die 

Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2, die 

Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates3 oder die 

Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates4 und die 

Richtlinie 2006/42/EG. 

(4) Was die Sicherheit mobiler Maschinen und Geräte betrifft, so ist die 

Richtlinie 2006/42/EG der wichtigste Rechtsakt, der für diese Maschinen und Geräte 

gilt, wenn sie in der Union in Verkehr gebracht werden. Sie enthält grundlegende 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für die Funktionsfähigkeit mobiler 

Maschinen und Geräte im Gelände, z. B. das Abbremsen, Anhalten, Bremsen, die 

Fahrerplätze, Rückhaltevorrichtungen usw. Die grundlegenden Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen dieser Richtlinie sind jedoch nur so beschaffen, 

dass sie die Sicherheit beim Einsatz der Maschinen und Geräte, nicht aber die 

Sicherheitsaspekte dieser Maschinen und Geräte beim Verkehr auf öffentlichen 

Straßen betreffen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte 
für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die 
Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr 
bestimmte mobile Maschinen und Geräte, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1024/2012 und (EU) Nr. 167/2013 und zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinie 97/68/EG (ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 53). 

2 Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende 
Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 
Maschinen (ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1). 

3 Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die elektromagnetische Verträglichkeit(ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79). 

4 Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62). 
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(5) Da keine harmonisierten Vorschriften für die Straßenverkehrssicherheit von nicht für 

den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten bestehen, sind 

Wirtschaftsakteure, die nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen 

und Geräte herstellen oder auf dem Unionsmarkt bereitstellen, mit erheblichen 

Kosten im Zusammenhang mit den unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen in 

den Mitgliedstaaten konfrontiert. Darüber hinaus ist die Straßenverkehrssicherheit 

für diese Maschinen und Geräte nicht einheitlich im gesamten Gebiet der Union 

gewährleistet. Daher müssen auf Unionsebene harmonisierte Vorschriften für die 

Straßenverkehrssicherheit von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten festgelegt werden. 

(6) Für die Zwecke der Entwicklung und des Funktionierens des Binnenmarkts der 

Union ist es angezeigt, harmonisierte Systeme der Typgenehmigung und der 

Einzelgenehmigung für die Straßenverkehrssicherheit von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die auf öffentlichen 

Straßen verkehren sollen, einzurichten. 

(7) Ziel dieser Verordnung ist es, die Risiken anzugehen, die mit dem geplanten 

Verkehr von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräten auf öffentlichen Straßen verbunden sind. Daher sollten nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, die in der Praxis nicht 

auf öffentlichen Straßen verkehren werden, aus dem Geltungsbereich dieser 

Verordnung ausgenommen werden. 
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(8) Da mit dieser Verordnung den Risiken begegnet werden soll, die sich aus der 

Teilnahme am Straßenverkehr von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten ergeben, die für die Ausführung von Arbeiten und nicht für 

die Beförderung von Personen, Tieren oder Gütern konstruiert und gebaut sind 

(ausgenommen die Beförderung von Materialien, die zum Betrieb der Maschine 

beitragen), sollte diese Verordnung nicht für Maschinen und Geräte gelten, deren 

einziger Zweck die reine Beförderung von Personen, Tieren oder Gütern ist. Folglich 

fallen alle Arten neuer Vorrichtungen für die persönliche Mobilität (Elektroroller und 

Elektroroller mit Sitz, Fahrräder mit Trethilfe, einschließlich Fahrrädern mit 

elektromotorischem Hilfsantrieb und solcher, die für die Beförderung von 

gewerblicher Ladung bestimmt sind, selbstbalancierende Fahrzeuge, einschließlich 

selbstbalancierender persönlicher Transportfahrzeuge und Hoverboards, elektrische 

Einräder, elektrische Skateboards und „One-Wheel“-Bretter usw.) nicht unter diese 

Verordnung. 

(9) Da mit dieser Verordnung darauf abgezielt wird, die Teilnahme von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die für die Ausführung 

von Arbeiten und nicht für die Beförderung von Arbeitnehmern konstruiert und 

gebaut sind, am Straßenverkehr zu regeln, sollten mobile Maschinen und Geräte, die 

mit mehr als drei Sitzplätzen, einschließlich des Fahrersitzes, ausgestattet sind, 

ebenfalls von dieser Verordnung ausgenommen werden. Jeder Platz sollte als 

Sitzplatz gelten, wenn er für die Benutzung während des Verkehrs der nicht für 

den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. des nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts auf öffentlichen Straßen ausgelegt ist 

und vernünftigerweise als solcher genutzt werden kann, und wenn eine 

erwachsene 5-Perzentil-Frau dort sitzen kann. 
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(10) Diese Verordnung sollte ausschließlich nicht für den Straßenverkehr bestimmte 

mobile Maschinen und Geräte, die auf öffentlichen Straßen verkehren sollen, 

erfassen, die ab dem Geltungsbeginn dieser Verordnung in der Union in Verkehr 

gebracht werden und bei denen es sich entweder um neue nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte eines in der Union 

niedergelassenen Herstellers oder aus einem Drittland eingeführte – neue oder 

gebrauchte – nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und 

Geräte handelt. 

(11) Diese Verordnung sollte für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschinen und Geräte, die auf öffentlichen Straßen verkehren sollen, unabhängig 

von ihrem Antriebssystem gelten; daher sollte sie auch für Maschinen und Geräte 

mit Elektromotor oder Hybridantrieb gelten. Diese Verordnung sollte die 

Anforderungen an die elektrische Sicherheit in Bezug auf elektrische Antriebe, die 

in der Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

festgelegt sind, unberührt lassen. 

(12) Langsame nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte 

weisen den größten Anteil am Markt für mobile Maschinen und Geräte auf. Zudem 

haben bestimmte Mitgliedstaaten für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschinen und Geräte eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h im Straßenverkehr 

festgelegt. Da sich Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr proportional zur 

Fahrgeschwindigkeit verhalten, wäre es darüber hinaus inkohärent, wenn ein 

Rahmen, der lediglich auf Sicherheitsrisiken von nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, nicht jedoch von gewöhnlichen 

Fahrzeugen abzielt, auch entweder schnelle nicht für den Straßenverkehr bestimmte 

mobile Maschinen und Geräte oder nicht für den Straßenverkehr bestimmte 

Maschinen und Geräte mit einer Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 

6 km/h abdecken würde. Daher sollte diese Verordnung nicht für mobile Maschinen 

und Geräte mit einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 

6 km/h oder mehr als 40 km/h gelten. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates 
(ABl. L 165 vom 29.6.2023, S. 1). 
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(13) In einigen genau definierten Fällen sollten die Hersteller die Wahl haben, 

nationale Regelungen, die EU-Typgenehmigung oder die EU-Einzelgenehmigung 

zu verwenden. Angesichts der Besonderheiten von Prototypen von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die unter der 

Verantwortung des Herstellers für die Durchführung spezifischer 

Entwicklungsprüfungsprogramme oder Betriebsprüfungen auf der Straße 

verwendet werden, von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten, die für den Einsatz durch den Katastrophenschutz, die 

Feuerwehr und die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 

zuständigen Kräfte konstruiert und gebaut sind oder dafür angepasst wurden, und 

von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, 

die hauptsächlich in Steinbrüchen oder auf Flughäfen verwendet werden, ist es 

angezeigt, den Herstellern Flexibilität bezüglich des anzuwendenden 

Genehmigungssystems einzuräumen. 

(14) Dies kann auch bei kleinen und mittleren Unternehmen der Fall sein, die nicht für 

den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte in einer Anzahl von 

auf dem Markt bereitgestellten, zugelassenen oder in Betrieb genommenen 

Einheiten herstellen, die pro Jahr und in jedem Mitgliedstaat 70 Einheiten je Typ 

nicht überschreitet. 
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(15) Während die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nationale Regelungen für die 

in den Erwägungsgründen 9 und 9a genannten nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräte einzuführen, sollten die 

Mitgliedstaaten, die keine solche Regelung eingeführt haben, von den Herstellern 

verlangen, dass sie für diese Maschinen und Geräte die vorliegende Verordnung 

befolgen. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten, die eine solche Regelung 

eingeführt haben, den Herstellern die Möglichkeit geben, diese Verordnung zu 

befolgen, um in den Genuss des freien Warenverkehrs zu kommen. 

▌ 

(16) Da nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte aufgrund 

ihrer übermäßigen Abmessungen in bestimmten Fällen keine ausreichende 

Manövrierfähigkeit auf öffentlichen Straßen zulassen oder aufgrund ihrer 

übermäßigen Masse, ihrer übermäßigen Achslasten oder ihres übermäßigen 

Bodendrucks die Oberfläche öffentlicher Straßen oder andere Straßeninfrastrukturen 

beschädigen könnten, oder aufgrund ihres vollautomatischen Fahrsystems für die 

Nutzung im Straßenverkehr, sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, die Teilnahme 

solcher Maschinen und Geräte am Straßenverkehr oder ihre Zulassung zu verbieten, 

auch wenn sie gemäß dieser Verordnung eine Typgenehmigung erhalten haben. Im 

Hinblick auf ein hohes Maß an Harmonisierung für nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschinen und Geräte in der gesamten Union ist es wichtig, 

dass die Mitgliedstaaten nur den Verkehr auf öffentlichen Straßen einer 

begrenzten Zahl von Maschinen und Geräten verbieten. Daher sollten sowohl die 

Mitgliedstaaten als auch die Kommission ausreichend hohe Schwellenwerte 

festlegen und den Verkehr von so vielen Maschinen und Geräten mit 

Typgenehmigung wie möglich auf ihren öffentlichen Straßen erlauben. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 49 

(17) Um die Gefahr von Verletzungen von Personen und Schäden an der 

Straßeninfrastruktur zu minimieren, während eine nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes 

mobiles Gerät auf einer öffentlichen Straße verkehrt, sollten technische 

Anforderungen festgelegt werden. Die technischen Anforderungen sollten Aspekte 

der Straßenverkehrssicherheit umfassen, wie die Integrität der Fahrzeugstruktur, die 

bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit, Geschwindigkeitsregler, 

Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen und Geschwindigkeitsmesser, 

Bremsanlagen, Lenkanlage, Sichtfeld sowie Massen und Abmessungen. Diese 

technischen Anforderungen sollten Synergien zwischen dem Arbeitsbetrieb und 

dem Betrieb im Straßenverkehr der nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräte berücksichtigen. Um diese technischen 

Anforderungen ausreichend zukunftssicher zu halten, kann die Kommission 

Vorschriften für zusätzliche Anforderungen aufgrund des technischen und 

wissenschaftlichen Fortschritts festlegen, wie etwa Fahrerassistenzsysteme und 

automatisierte und ferngesteuerte Fahrsysteme. 

(18) Um den Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsakteure zu verringern, sollte diese 

Verordnung die Verwendung von Bauteilen und selbstständigen technischen 

Einheiten in nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräten ermöglichen, die eine Typgenehmigung gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 oder der Verordnung 

(EU) 2018/858 erhalten haben. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1). 
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(19) Alle Wirtschaftsakteure, die Teil der Liefer- und Handelskette sind, sollten geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass sie ausschließlich nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte auf dem Markt 

bereitstellen, die mit dieser Verordnung übereinstimmen. Es ist eine klare und 

verhältnismäßige Verteilung der Pflichten vorzusehen, die auf die einzelnen 

Wirtschaftsakteure je nach ihrer Rolle in der Liefer- und Handelskette entfallen. 

(20) Um sicherzustellen, dass das Verfahren zur Überwachung der Übereinstimmung der 

Produktion, das einen der Eckpfeiler des EU-Typgenehmigungsverfahrens darstellt, 

richtig eingeführt worden ist und ordnungsgemäß funktioniert, sollten die Hersteller 

regelmäßig durch die zuständige Behörde oder einen hierfür benannten ausreichend 

qualifizierten technischen Dienst überprüft werden. Die Zahl der Stichproben sollte 

im Verhältnis zu den Produktionsmengen stehen. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass ihre Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörden über 

die erforderlichen Ressourcen – etwa ausreichende finanzielle, personelle und 

materielle Ressourcen – verfügen, einschließlich einer ausreichenden Zahl 

kompetenter Mitarbeiter, ausreichend Fachwissen, Verfahren und anderer 

Vorkehrungen, um die Befugnisse auszuüben, die ihnen gemäß Artikel 14 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

übertragen wurden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten 
sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). 
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(21) Im Interesse der Rechtssicherheit muss präzisiert werden, dass die Vorschriften der 

Verordnung (EU) 2019/1020 für die Marktüberwachung in der Union und für die 

Kontrolle von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, für nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte gelten, die unter die 

vorliegende Verordnung fallen – und zwar in Bezug auf die von den technischen 

Anforderungen der vorliegenden Verordnung erfassten oder abgedeckten Aspekte –, 

und dass Anhang I der genannten Verordnung dahin gehend geändert wird, dass dort 

eine Bezugnahme auf die vorliegende Verordnung aufgenommen wird. 

(22) Für nicht für den Straßenverkehr bestimmte Maschinen und Geräte sollte es einen 

in der Union ansässigen Wirtschaftsakteur geben, damit die 

Marktüberwachungsbehörden einen Ansprechpartner haben, bei dem sie unter 

anderem Informationen über die Konformität eines Produkts mit dieser 

Verordnung anfordern können und der mit den Marktüberwachungsbehörden 

zusammenarbeiten kann, wenn sichergestellt werden soll, dass in Fällen von 

Nichtkonformität unverzüglich Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. Die 

Wirtschaftsakteure, die diese Aufgaben wahrnehmen sollten, sind der Hersteller 

oder ein Bevollmächtigter, dem der Hersteller eine Vollmacht zu diesem Zweck 

erteilt hat. Der Hersteller sollte sicherstellen, dass immer ein mit einer 

entsprechenden Vollmacht ausgestatteter Bevollmächtigter ernannt wird, solange 

der Hersteller über eine Typgenehmigung gemäß dieser Verordnung verfügt. 
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(23) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung des EU-

Typgenehmigungsverfahrens und des EU-Einzelgenehmigungsverfahrens und 

bestimmter Verwaltungsvorschriften dieser Verordnung sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

ausgeübt werden. 

(24) Von grundlegender Bedeutung für die Sicherstellung eines durchgängig hohen 

Maßes von Sicherheit und Gesundheit im Binnenmarkt ist die engere Koordinierung 

zwischen den nationalen Behörden durch Informationsaustausch sowie koordinierte 

Bewertungen unter der Leitung einer Koordinierungsbehörde. Das würde auch dazu 

führen, dass die knappen Ressourcen auf nationaler Ebene effizienter genutzt 

werden. Hierzu sollte für die Mitgliedstaaten und die Kommission ein beratendes 

Forum eingerichtet werden, das der Förderung bewährter Verfahren dient und über 

das Informationen ausgetauscht und Tätigkeiten zur Durchsetzung dieser 

Verordnung koordiniert werden können. Angesichts der Einrichtung eines solchen 

Forums und seiner Aufgaben sollte es nicht erforderlich sein, so wie gemäß 

Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 vorgeschrieben, eine getrennte 

Gruppe zur administrativen Zusammenarbeit einzurichten. Das Forum sollte jedoch 

für die Zwecke des Unionsnetzwerks für Produktkonformität gemäß Artikel 29 der 

genannten Verordnung als Gruppe zur administrativen Zusammenarbeit betrachtet 

werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(25) Zur Ergänzung dieser Verordnung sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union Rechtsakte zu erlassen, die die Methode für die Festlegung der 

Schwellenwerte, die in Bezug auf die übermäßigen Abmessungen und Massen von 

nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten 

angewandt werden können, die Anwendbarkeit der Elemente der technischen 

Anforderungen, die Festlegung detaillierter technischer Anforderungen, 

Prüfverfahren und -methoden, virtuelle Prüfungen, Vorkehrungen hinsichtlich der 

Übereinstimmung der Produktion und die Festlegung von Vorschriften für technische 

Dienste betreffen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 

ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 

festgelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(26) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen festlegen, die bei einem 

Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und ihre Durchsetzung 

sicherstellen. Diese Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sein. 

(27) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat über die 

Anwendung dieser Verordnung Bericht erstatten und gegebenenfalls auf der 

Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen die Frage 

prüfen, ob ein ausschließlicher Gesetzgebungsvorschlag ▌ vorgelegt oder der 

Übergangszeitraum für die nationale Typgenehmigung verlängert werden soll. 

(28) Damit die Mitgliedstaaten und nationalen Behörden sowie die Wirtschaftsakteure 

sich auf die Anwendung der durch diese Verordnung eingeführten neuen 

Vorschriften einstellen können, sollte ein Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung 

festgelegt werden, der nach dem Inkrafttreten liegt. Ferner ist eine Übergangsfrist 

vorzusehen, die es den Herstellern während dieses Zeitraums ermöglicht, den 

Vorschriften der vorliegenden Verordnung zu entsprechen und vom freien 

Warenverkehr zu profitieren, oder den einschlägigen nationalen 

Typgenehmigungsvorschriften zu entsprechen. 
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(29) Im Hinblick auf die Erleichterung der Umsetzung der harmonisierten 

europäischen Bestimmungen dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten nach 

ihrem Inkrafttreten während der Übergangsfrist davon absehen, neue nationale 

technische Vorschriften für die Genehmigung von nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die auf öffentlichen Straßen 

verkehren, zu erlassen, die nicht an die in dieser Verordnung festgelegten 

Vorschriften angeglichen sind. Die Übergangsfrist gilt nur in den Mitgliedstaaten, 

in denen es während dieses Zeitraums bestehende oder neue nationale technische 

Vorschriften für die Genehmigung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten, die auf öffentlichen Straßen verkehren, gibt. 

(30) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im 

Folgenden „Charta“) anerkannt wurden. Dementsprechend sollte diese 

Verordnung im Hinblick auf diese Rechte und Grundsätze ausgelegt und 

angewandt werden, insbesondere das Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, das das Recht auf Achtung der Wohnung gemäß Artikel 7 der 

Charta umfasst. 
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(31) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Festlegung von harmonisierten 

technischen Vorschriften, Verwaltungsanforderungen und Verfahren für die EU-

Typgenehmigung und die EU-Einzelgenehmigung neuer nicht für den 

Straßenverkehr bestimmter mobiler Maschinen und Geräte während der Teilnahme 

am Straßenverkehr sowie der Vorschriften und Verfahren für die Marktüberwachung 

solcher Maschinen und Geräte, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) In dieser Verordnung werden technische Anforderungen, Verwaltungsanforderungen 

und Verfahren für die EU-Typgenehmigung und die EU-Einzelgenehmigung sowie 

das Inverkehrbringen aller neuen nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte, die auf öffentlichen Straßen verkehren sollen, festgelegt. 

(2) Ferner werden in dieser Verordnung Vorschriften und Verfahren für die 

Marktüberwachung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten festgelegt. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen 

und Geräte („Fahrzeuge der Klasse U“), die in Verkehr gebracht werden und dazu 

bestimmt sind, gelegentlich oder regelmäßig mit oder ohne Fahrzeugführer auf einer 

öffentlichen Straße zu verkehren. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte mit 

einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h; 

b) nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte mit 

einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h; 
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c) nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte mit 

mehr als drei Sitzplätzen, einschließlich des Fahrersitzes; 

d) Maschinen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Richtlinie 2006/42/EG, die 

in erster Linie für die Beförderung einer oder mehrerer Personen oder Tiere 

oder jeglicher Güter bestimmt sind, unter Ausnahme von Instrumenten oder 

Hilfseinrichtungen, die für die Ausführung von Arbeiten erforderlich sind, von 

Materialien, die bei Arbeiten entstehen oder dafür erforderlich sind oder die 

zwischengelagert werden sollen, sowie von auf Baustellen transportierten 

Materialien; 

e) Fahrzeuge, einschließlich Kraftfahrzeuge, Zugmaschinen, Anhänger, 

zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge, vierrädrige Fahrzeuge und gezogene 

auswechselbare Geräte, die ausschließlich in den Anwendungsbereich der 

Verordnung (EU) Nr. 167/2013, der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 oder der 

Verordnung (EU) 2018/858 fallen; 

f) nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, die vor 

dem [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum = Datum des Geltungsbeginns 

dieser Verordnung einfügen] in Verkehr gebracht, zugelassen oder in Betrieb 

genommen wurden. 

▌ 
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(3) Bei den folgenden nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen 

und Geräten kann der Hersteller entscheiden, gegebenenfalls die EU-

Typgenehmigung oder die EU-Einzelgenehmigung zu beantragen oder die 

einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften einzuhalten: 

a) nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, bei 

denen die Anzahl der Einheiten pro Jahr und in jedem Mitgliedstaat 

70 Einheiten je Typ nicht überschreitet; 

b) Prototypen von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten, die unter der Verantwortung des Herstellers zur 

Durchführung spezifischer Entwicklungsprüfungsprogramme oder 

Betriebsprüfungen auf der Straße verwendet werden, sofern sie eigens für 

diesen Zweck konstruiert und gebaut wurden; 

c) nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, die 

zur hauptsächlichen Verwendung in Steinbrüchen, in Häfen oder in 

Flughafenanlagen konstruiert und gebaut sind; 

d) Fahrzeuge, die für den Einsatz durch den Katastrophenschutz, die 

Feuerwehr und die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 

zuständigen Kräfte konstruiert und gebaut sind oder dafür angepasst 

wurden. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte“ 

selbstfahrende mobile Maschinen und Geräte mit einem Antriebssystem, die in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/42/EG fallen und speziell für die 

Verrichtung von Arbeiten konstruiert und gebaut wurden; 
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2. „neue nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte“ 

nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, die in der 

Union noch nie in Verkehr gebracht wurden; 

▌ 

3. „System“ eine Gesamtheit von Einrichtungen, die gemeinsam eine oder mehrere 

spezifische Funktionen in einer nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschine bzw. einem nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Gerät 

erfüllen und den technischen Anforderungen unterliegen; 

4. „vollautomatisiertes Fahrsystem“ ein Fahrsystem einer nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts, das so konstruiert und gebaut ist, dass 

es sich autonom ohne Überwachung durch einen Fahrer fortbewegen kann; 

5. „Bauteil“ eine Einrichtung, die Teil einer nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschine bzw. eines nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Geräts sein soll, und unabhängig von dieser Maschine bzw. diesem Gerät 

typgenehmigt werden kann; 

6. „selbstständige technische Einheit“ eine Einrichtung, die Teil einer nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts sein soll und separat typgenehmigt 

werden kann; 

7. „EU-Typgenehmigung“ die Bescheinigung einer Genehmigungsbehörde, der zufolge 

ein Typ von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräten den einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung entspricht; 

8. „EU-Einzelgenehmigung“ die Bescheinigung einer Genehmigungsbehörde, der 

zufolge eine bestimmte nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine 

bzw. ein bestimmtes nicht für den Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät 

unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelausführung handelt, den 

einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung entspricht; 
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9. „Marktüberwachungsbehörde“ die Behörde eines Mitgliedstaats, die für die 

Durchführung der Marktüberwachung im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 

zuständig ist; 

10. „Genehmigungsbehörde“ die der Kommission von einem Mitgliedstaat gemeldete 

Behörde dieses Mitgliedstaats, die zuständig ist für alle Belange der 

Typgenehmigung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen 

und Geräten sowie für die Ausstellung und gegebenenfalls die Rücknahme oder die 

Versagung von Genehmigungsbogen, die als Kontaktstelle für die 

Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten fungiert, die die technischen 

Dienste benennt und die dafür sorgt, dass der Hersteller seine Pflichten im 

Zusammenhang mit der Übereinstimmung der Produktion erfüllt; 

11. „nationale Behörde“ eine Genehmigungsbehörde oder jede andere Behörde, die in 

einem Mitgliedstaat in Bezug auf nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschinen und Geräte an der Marktüberwachung, der Grenzkontrolle oder der 

Zulassung beteiligt oder dafür zuständig ist; 

12. „technischer Dienst“ eine unabhängige Organisation oder Stelle, die von der 

Genehmigungsbehörde als Prüflabor für die Durchführung von Prüfungen oder als 

Konformitätsbewertungsstelle für die Durchführung der Anfangsbewertung und 

anderer Prüfungen oder Kontrollen im Auftrag der Genehmigungsbehörde benannt 

wurde, wobei diese Aufgaben auch von der Genehmigungsbehörde selbst 

wahrgenommen werden können; 
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13. „Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person, die nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschinen und Geräte herstellt oder entwickeln oder herstellen 

lässt und diese Maschinen und Geräte unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen 

Handelsmarke in Verkehr bringt; 

14. „Bevollmächtigter des Herstellers für die Marktüberwachung“ jede in der Union 

ansässige natürliche oder juristische Person, die vom Hersteller ordnungsgemäß mit 

der Wahrnehmung der in Artikel 9 genannten Aufgaben beauftragt wurde; 

15. „Bevollmächtigter des Herstellers für die Typgenehmigung“ jede in der Union 

ansässige natürliche oder juristische Person, die vom Hersteller auf der Grundlage 

einer Vereinbarung ordnungsgemäß mit der Wahrnehmung sämtlicher Pflichten 

des Herstellers im Zusammenhang mit der EU-Typgenehmigung und den 

einschlägigen Verfahren, einschließlich der in den Artikeln 18, 19 und 22 

genannten Aufgaben, beauftragt wurde. Diese Vereinbarung muss auf Verlangen 

der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden; 

16. „Einführer“ jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die eine 

nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. ein nicht für den 

Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät, die bzw. das in einem Drittstaat gefertigt 

wurde, in Verkehr bringt; 

17. „Händler“ jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, mit Ausnahme 

des Herstellers oder des Einführers, die eine nicht für den Straßenverkehr bestimmte 

mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät 

auf dem Markt bereitstellt; 
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18. „Wirtschaftsakteur“ den Hersteller, den Bevollmächtigten des Herstellers für die 

Marktüberwachung, den Einführer oder den Händler; 

19. „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung einer nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Geräts in der Union; 

20. „Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe einer 

nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts zum Vertrieb oder zur Verwendung auf 

dem Markt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit; 

21. „Inbetriebnahme“ die erstmalige bestimmungsgemäße Verwendung einer nicht für 

den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts in der Union; 

22. „Zulassung“ die behördliche Genehmigung für die unbefristete oder befristete 

Inbetriebnahme einer nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine 

bzw. eines nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts im 

Straßenverkehr in der Union, die die Identifizierung der Maschine bzw. des Geräts 

und die Zuteilung einer als amtliches Kennzeichen bezeichneten Seriennummer 

umfasst; 

23. „EU-Typgenehmigungsbogen“ das von der Genehmigungsbehörde ausgestellte 

Dokument, mit dem bescheinigt wird, dass ein Typ von nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten gemäß dieser Verordnung 

typgenehmigt ist; 
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24. „EU-Einzelgenehmigungsbogen“ das von der Genehmigungsbehörde ausgestellte 

Dokument, mit dem bescheinigt wird, dass eine bestimmte nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. ein bestimmtes nicht für den 

Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät gemäß dieser Verordnung 

einzelgenehmigt ist; 

25. „Übereinstimmungsbescheinigung“ das vom Hersteller gemäß dieser Verordnung 

ausgestellte Dokument, mit dem bescheinigt wird, dass eine hergestellte nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. ein hergestelltes nicht für den 

Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät mit dem genehmigten Typ von nicht für 

den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten übereinstimmt; 

26. „Typ von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten“ 

eine bestimmte Gruppe von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten, einschließlich Varianten und Versionen von Varianten 

dieser Maschinen und Geräte, denen mindestens die folgenden wesentlichen 

Merkmale gemeinsam sind: 

▌ 

a) Hersteller; 

b) Typbezeichnung durch den Hersteller; 

c) wesentliche Bau- und Konstruktionsmerkmale; 

d) Rahmen: in Blockbauweise/mit Längsträgern/mit Gelenk (im Sinne von klar 

erkennbaren und erheblichen Unterschieden); 

▌ 
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27. „Variante“ nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte 

des gleichen Typs, die sich gegebenenfalls zumindest in folgender Hinsicht nicht 

unterscheiden: 

a) Aufbaukonzept oder Art des Aufbaus; 

b) Vervollständigungsstufe; 

c) Antriebssystem (Verbrennungsmotor/Hybridantrieb/Elektromotor/Hybrid-

Elektroantrieb oder sonstige); 

d) Funktionsprinzip; 

▌ 

e) Antriebsachsen (Zahl, Anordnung, gegenseitige Verbindung); 

▌ 

f) Art der Kraftübertragung; 

g) Schutzstrukturen; 

h) gebremste Achsen (Anzahl); 
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28. „Version einer Variante“ Fahrzeuge, die aus einer Kombination von Merkmalen 

bestehen, die in den Beschreibungsunterlagen aufgeführt sind; 

29. „technische Anforderungen“ die in Artikel 16 aufgeführten technischen 

Anforderungen; 

30. „Beschreibungsunterlagen“ die Beschreibungsunterlagen gemäß Artikel 20 Absatz 4; 

31. „Inhaber einer EU-Typgenehmigung“ die natürliche oder juristische Person, die eine 

EU-Typgenehmigung beantragt hat und an die ein EU-Typgenehmigungsbogen 

ausgestellt wurde; 

32. „nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, die ein 

erhebliches Risiko darstellen“ nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschinen und Geräte, die auf der Grundlage einer angemessenen 

Risikobewertung – unter Berücksichtigung der Art der Gefahr und der 

Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens – ein erhebliches Risiko in Bezug auf den 

sicheren Verkehr auf öffentlichen Straßen und andere von dieser Verordnung 

erfasste Aspekte darstellen; 

33. „Rückruf“ jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen oder Geräten, die dem 

Endverwender bereits bereitgestellt wurden, abzielt; 

34. „Rücknahme“ jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen oder Geräte, die sich in der Lieferkette 

befinden, auf dem Markt bereitgestellt werden; 
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35. „virtuelles Prüfverfahren“ Computersimulationen, einschließlich Berechnungen, 

zum Nachweis, dass eine nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät die 

technischen Anforderungen erfüllt, ohne dass die Verwendung eines physischen 

Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer physischen selbstständigen technischen 

Einheit erforderlich ist; 

36. „Sitzplatz“ jeder Platz, der für eine sitzende Person geeignet ist. 

Artikel 4 

Fahrzeugklasse der nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräte 

Für die Zwecke dieser Verordnung gilt die folgende Fahrzeugklasse für alle nach dieser 

Verordnung typgenehmigten nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen 

und Geräte: „Klasse U“. 

KAPITEL II 

PFLICHTEN 

Artikel 5 

Pflichten der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten errichten oder benennen die Behörden, die für die Genehmigung 

und Marktüberwachung gemäß dieser Verordnung zuständig sind. Die 

Mitgliedstaaten melden der Kommission die Errichtung und Benennung solcher 

Behörden. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Genehmigungs- und 

Marktüberwachungsbehörden über die erforderlichen Ressourcen für die 

ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen. 

(3) Bei der Meldung sind Name und Anschrift, einschließlich der elektronischen 

Anschrift, sowie der Zuständigkeitsbereich der Genehmigungs- und 

Marktüberwachungsbehörden anzugeben. Die Kommission veröffentlicht die Liste 

der Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörden mit den dazugehörigen 

Angaben auf ihrer Website. 

(4) Die Mitgliedstaaten gestatten nur die Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung, 

die Inbetriebnahme oder den Verkehr auf öffentlichen Straßen von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die dieser Verordnung 

entsprechen. 

(5) Die Mitgliedstaaten dürfen in Bezug auf die von dieser Verordnung erfassten 

Aspekte die Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung, die Inbetriebnahme oder 

den Verkehr auf öffentlichen Straßen von nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten, die dieser Verordnung entsprechen, nicht 

untersagen, beschränken oder behindern. 

(6) Abweichend von Absatz 5 können die Mitgliedstaaten den Verkehr auf öffentlichen 

Straßen oder die Zulassung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten, die gemäß dieser Verordnung genehmigt wurden, 

beschränken oder untersagen, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: 

a) Die Maschinen und Geräte würden aufgrund ihrer übermäßigen Abmessungen 

keine ausreichende Manövrierfähigkeit auf öffentlichen Straßen gewährleisten; 

▌ 
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b) die Maschinen und Geräte könnten aufgrund ihrer übermäßigen Masse, ihrer 

übermäßigen Achslasten oder ihres übermäßigen Bodendrucks die 

Oberfläche öffentlicher Straßen oder andere Straßeninfrastrukturen 

beschädigen; 

c) die Maschinen und Geräte unterliegen aufgrund ihres vollautomatischen 

oder ferngesteuerten Fahrsystems für die Nutzung im Straßenverkehr 

Beschränkungen im nationalen Verkehrsrecht. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch die Festlegung der Methode für 

die Bestimmung von im Wege der im nachstehenden Unterabsatz genannten 

Durchführungsrechtsakte zu erlassenden EU-weiten Schwellenwerten in Bezug 

auf die Höchstmasse der Maschinen und Geräte im beladenen Zustand im 

Straßenverkehr, die maximalen Achslasten oder den maximalen Bodendruck, bei 

deren Überschreitung die Abmessungen, Gewichte und Massen der nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte als übermäßig im Sinne 

von Unterabsatz 1 Buchstaben a und b gelten, zu erlassen. ▌ 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 

Schwellenwerte im Einklang mit dieser Methode. Diese Schwellenwerte können je 

nach Gruppe der betreffenden nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte unterschiedlich sein. 
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(7) Die Mitgliedstaaten organisieren und führen Marktüberwachungsaktivitäten und 

Kontrollen von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräten, die auf den Markt gelangen, gemäß den Kapiteln IV, V und VII der 

Verordnung (EU) 2019/1020 durch. 

(8) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die Marktüberwachungsbehörden im Einklang mit dem nationalen Recht 

berechtigt sind, die ihnen gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2019/1020 

übertragenen Befugnisse auszuüben. 

Artikel 6 

Pflichten der Genehmigungsbehörden 

(1) Die Genehmigungsbehörden stellen sicher, dass Hersteller, die eine EU-

Typgenehmigung beantragen, ihre Pflichten gemäß dieser Verordnung erfüllen. 

(2) Die Genehmigungsbehörden genehmigen nur solche nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschinen und Geräte, die den Anforderungen dieser Verordnung 

entsprechen. 
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(3) Die Genehmigungsbehörden nehmen ihre Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung 

unabhängig und unparteiisch wahr. Sie arbeiten effizient und wirksam miteinander 

zusammen und tauschen Informationen aus, die für ihre Rolle und Funktionen von 

Belang sind. 

(4) Um die Marktüberwachungsbehörden in die Lage zu versetzen, Kontrollen 

durchzuführen, stellen die Genehmigungsbehörden ihnen die erforderlichen 

Informationen zur Verfügung, die mit der Typgenehmigung der nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte in Verbindung stehen, 

bei denen die Einhaltung der Vorschriften nachgeprüft wird. Diese Informationen 

umfassen mindestens die Angaben im EU-Typgenehmigungsbogen und dessen 

Anlagen. Die Genehmigungsbehörden stellen den Marktüberwachungsbehörden 

diese Informationen unverzüglich zur Verfügung. 

(5) Wurde eine Genehmigungsbehörde gemäß Kapitel IX unterrichtet, dass eine nicht 

für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. ein nicht für den 

Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät vermutlich ein erhebliches Risiko 

darstellt oder die Anforderungen nicht erfüllt, so ergreift sie alle erforderlichen 

Maßnahmen zur Überprüfung der erteilten Typgenehmigung und berichtigt oder 

widerruft die Typgenehmigung gegebenenfalls je nach den Gründen und der 

Schwere der aufgezeigten Abweichungen. 
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Artikel 7 

Allgemeine Pflichten der Hersteller 

(1) Die Hersteller stellen sicher, dass von ihnen in Verkehr gebrachte nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte entweder zu einem Typ 

gehören, für den eine EU-Typgenehmigung erteilt wurde, und dass sie entsprechend 

diesem Typ entwickelt und hergestellt werden, oder dass für sie eine EU-

Einzelgenehmigung erteilt wurde. 

(2) Außerdem stellen die Hersteller sicher, dass von ihnen in Verkehr gebrachte nicht für 

den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte mit EU-

Typgenehmigung mit den gemäß dieser Verordnung erforderlichen vorgeschriebenen 

Schildern und Angaben versehen sind, dass ihnen die 

Übereinstimmungsbescheinigung beiliegt und dass die Unterlagen, Informationen 

und Anleitungen für den Nutzer gemäß dieser Verordnung erstellt wurden. 

(3) Für die Zwecke der Marktüberwachung benennt ein außerhalb der Union ansässiger 

Hersteller einen einzigen in der Union ansässigen Bevollmächtigten, wobei es sich 

um den in Artikel 18 genannten oder einen zusätzlichen Bevollmächtigten handeln 

kann. Der Bevollmächtigte des Herstellers für die Marktüberwachung nimmt gemäß 

Artikel 9 die Aufgaben wahr, die der Hersteller in der entsprechenden Vollmacht 

festgelegt hat. 
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(4) Die Hersteller geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke und ihre Postanschrift sowie die E-Mail-Adresse, unter 

der sie zu erreichen sind, entweder auf ihren nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten oder, wenn dies nicht möglich ist, ▌ in 

den diesen Maschinen und Geräten beigefügten Unterlagen an. Als Anschrift ist eine 

einzige Anlaufstelle, an der der Hersteller kontaktiert werden kann, anzugeben. Die 

Kontaktangaben sind in einer Sprache zu machen, die von den Endnutzern und den 

Marktüberwachungsbehörden leicht verstanden werden kann. 

(5) Der Hersteller ist gegenüber der Genehmigungsbehörde für alle Belange des 

Genehmigungsverfahrens und für die Sicherstellung der Übereinstimmung der 

Produktion verantwortlich, und zwar auch dann, wenn er nicht an allen Stufen der 

Herstellung einer nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. 

eines nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts unmittelbar beteiligt 

ist. 

(6) Die Hersteller gewährleisten durch geeignete Verfahren, dass bei Serienfertigung 

stets Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ sichergestellt ist. Veränderungen 

der Konstruktion oder der Merkmale einer nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschine bzw. eines nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Geräts sowie Veränderungen der Anforderungen, die die Maschine bzw. das Gerät 

erklärungsgemäß erfüllt, werden im Einklang mit Kapitel V berücksichtigt. 

(7) Solange sich nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte 

mit EU-Typgenehmigung, die auf dem Markt bereitgestellt werden sollen, in ihrer 

Verantwortung befinden, stellen Hersteller sicher, dass die Lagerungs- oder 

Transportbedingungen ihre Übereinstimmung mit dieser Verordnung nicht 

gefährden. 
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(8) Die Hersteller stellen sicher, dass ihre nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräte nicht so konstruiert sind, dass sie Strategien oder 

andere Mittel aufweisen, die ihre bei Prüfverfahren gezeigten Leistungen unter 

Bedingungen, mit denen beim normalen Betrieb vernünftigerweise gerechnet 

werden kann, in einer dieser Verordnung zuwiderlaufenden Weise verändern. 

Artikel 8 

Besondere Pflichten der Hersteller 

(1) Hersteller, die hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass typgenehmigte von 

ihnen auf dem Markt bereitgestellte nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschinen und Geräte nicht den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen, 

ergreifen unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die 

Übereinstimmung dieser nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte herzustellen oder sie gegebenenfalls zurückzunehmen oder 

zurückzurufen, und um den Nutzer über diese Nichtübereinstimmung zu 

informieren. 

Der Hersteller unterrichtet die Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung 

erteilt hat, unverzüglich im Einzelnen über die Nichtübereinstimmung und alle 

ergriffenen Maßnahmen. 

(2) Hersteller, die hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass von einer von 

ihnen auf dem Markt bereitgestellten nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschine bzw. einem von ihnen auf dem Markt bereitgestellten nicht für 

den Straßenverkehr bestimmten mobilen Gerät ein erhebliches Risiko ausgeht, 

unterrichten unverzüglich die Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, in denen die nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte auf dem Markt bereitgestellt wurden, darüber und machen 

dabei ausführliche Angaben zum Risiko und den ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

Die Hersteller unterrichten die Nutzer unverzüglich auf geeignete Weise. 
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(3) Die Hersteller halten die Beschreibungsunterlagen und eine Abschrift der 

Übereinstimmungsbescheinigungen zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen 

einer nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht 

für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts für die Genehmigungs- und 

Marktüberwachungsbehörden bereit. 

(4) Die Hersteller händigen der nationalen Behörde auf deren begründetes Verlangen 

über die Genehmigungsbehörde eine Kopie des EU-Typgenehmigungsbogens in 

einer Übersetzung in eine für diese Behörde leicht zu verstehenden Sprache aus. 

Die Hersteller kooperieren mit der nationalen Behörde bei allen Maßnahmen gemäß 

Artikel 19 der Verordnung (EU) 2019/1020 zur Abwendung von Risiken, die mit 

ihren nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die 

von ihnen in Verkehr gebracht, zugelassen oder in Betrieb genommen wurden, 

verbunden sind. 

(5) Die Hersteller prüfen jede eingegangene Beschwerde über Risiken, mutmaßliche 

Vorkommnisse oder Probleme bezüglich der Nichteinhaltung der Vorschriften bei 

nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die sie in 

Verkehr gebracht haben. 

Im Falle einer begründeten Beschwerde setzen die Hersteller ihre Händler und 

Einführer unverzüglich davon in Kenntnis. 

Die Hersteller führen Aufzeichnungen über die in Absatz 1 genannten Beschwerden, 

einschließlich einer Beschreibung des Problems und der erforderlichen Einzelheiten 

zur Identifizierung des betroffenen Typs der nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräte. 
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Artikel 9 

Pflichten der Bevollmächtigten des Herstellers für die Marktüberwachung 

Der Bevollmächtigte des Herstellers für die Marktüberwachung nimmt die Aufgaben wahr, 

die der Hersteller in der entsprechenden Vollmacht festgelegt hat. Gemäß dieser Vollmacht 

soll der Bevollmächtigte folgende Aufgaben wahrnehmen dürfen: 

a) Zugang zu der in Artikel 19 genannten Beschreibungsmappe und zu den 

Übereinstimmungsbescheinigungen erhalten; 

b) auf begründetes Verlangen einer Genehmigungs- oder Marktüberwachungsbehörde 

alle erforderlichen Informationen und Unterlagen zum Nachweis der 

Übereinstimmung der Produktion einer typgenehmigten von ihnen auf dem Markt 

bereitgestellten nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. 

eines typgenehmigten von ihnen auf dem Markt bereitgestellten nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts gemäß dieser Verordnung an diese 

Behörde aushändigen; 

c) auf Verlangen der Genehmigungs- oder Marktüberwachungsbehörden bei allen 

Maßnahmen gemäß Kapitel IX dieser Verordnung kooperieren, die mit nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die in den Bereich 

ihrer Vollmacht fallen, verbunden sind; 

d) den Hersteller unverzüglich über Beschwerden und Berichte im Zusammenhang 

mit Risiken, mutmaßlichen Vorkommnissen oder Problemen bezüglich der 

Nichteinhaltung unterrichten, die mit nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten, die in den Bereich ihrer Vollmacht fallen, 

verbunden sind; 
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e) das Recht haben, die Vollmacht ohne Sanktionen zu beenden, falls der Hersteller 

seinen Pflichten aus dieser Verordnung zuwiderhandelt. 

Beendigt ein Bevollmächtigter eines Herstellers die Vollmacht aus den in Absatz 1 

Buchstabe e genannten Gründen, so unterrichtet er hierüber unverzüglich die 

Genehmigungsbehörde, die die Typgenehmigung erteilt hat. 

Artikel 10 

Allgemeine Pflichten der Einführer 

(1) Die Einführer stellen sicher, dass von ihnen in Verkehr gebrachte nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte entweder zu einem Typ 

gehören, für den eine EU-Typgenehmigung erteilt wurde, und diesem Typ 

entsprechen, oder dass für sie eine EU-Einzelgenehmigung erteilt wurde. 

(2) Die Einführer stellen sicher, dass von ihnen in Verkehr gebrachte nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte mit EU-Typgenehmigung 

mit den gemäß dieser Verordnung erforderlichen vorgeschriebenen Schildern und 

Angaben versehen sind, dass ihnen die Übereinstimmungsbescheinigung beiliegt, 

dass die Unterlagen, Informationen und Anleitungen für den Nutzer gemäß dieser 

Verordnung erstellt wurden und dass gegebenenfalls die Pflichten nach Artikel 7 

Absätze 3 und 4 erfüllt wurden. 
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(3) Die Einführer geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke und ihre Postanschrift sowie die E-Mail-Adresse, unter 

der sie zu erreichen sind, entweder auf den nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der 

Verpackung oder in den diesen Maschinen und Geräten beigefügten Unterlagen an. 

Als Anschrift ist eine einzige Anlaufstelle, an der der Einführer kontaktiert werden 

kann, anzugeben. Die Kontaktangaben sind in einer Sprache zu machen, die von den 

Endnutzern und den Marktüberwachungsbehörden leicht verstanden werden kann. 

(4) Solange sich nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte 

mit EU-Typgenehmigung, die auf dem Markt bereitgestellt werden sollen, in ihrer 

Verantwortung befinden, stellen Einführer sicher, dass die Lagerungs- oder 

Transportbedingungen ihre Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen 

dieser Verordnung nicht gefährden. 

Artikel 11 

Besondere Pflichten der Einführer 

(1) Die Einführer dürfen nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und 

Geräte, die nicht den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen, erst auf dem 

Markt bereitstellen, wenn ihre Übereinstimmung hergestellt ist. 
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(2) Einführer, die hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass eine von ihnen auf 

dem Markt bereitgestellte nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine 

bzw. ein von ihnen auf dem Markt bereitgestelltes nicht für den Straßenverkehr 

bestimmtes mobiles Gerät nicht den Anforderungen dieser Verordnung entspricht, 

ergreifen unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die 

Übereinstimmung dieser nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte herzustellen oder sie gegebenenfalls zurückzunehmen oder 

zurückzurufen. 

(3) Einführer, die hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass von einer von ihnen 

auf dem Markt bereitgestellten nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschine bzw. einem von ihnen auf dem Markt bereitgestellten nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Gerät ein erhebliches Risiko ausgeht, 

unterrichten unverzüglich den Hersteller sowie die Genehmigungs- und 

Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen sie die Maschine bzw. 

das Gerät in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen haben. 

Der Einführer unterrichtet diese auch über die getroffenen Maßnahmen und macht 

dabei ausführliche Angaben über das erhebliche Risiko und die vom Hersteller 

getroffenen Korrekturmaßnahmen. 

(4) Die Einführer halten zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen der nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte eine Abschrift der 

Übereinstimmungsbescheinigung für die Genehmigungs- und 

Marktüberwachungsbehörden bereit und stellen sicher, dass die 

Beschreibungsunterlagen diesen Behörden auf deren Verlangen zur Verfügung 

gestellt werden können. 
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(5) Die Einführer händigen einer nationalen Behörde auf deren begründetes Verlangen 

alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Übereinstimmung einer 

nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts erforderlich sind, in einer für die 

betreffende Behörde leicht verständlichen Sprache aus. Die Einführer arbeiten mit 

dieser Behörde auf deren Ersuchen bei allen Maßnahmen zusammen, die zur 

Abwendung der Risiken ergriffen werden, die von einer von ihnen in Verkehr 

gebrachten nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. von 

einem von ihnen in Verkehr gebrachten nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Gerät ausgehen. 

(6) Die Einführer führen Aufzeichnungen über Beschwerden und Rückrufe im 

Zusammenhang mit nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen 

und Geräten, die sie in Verkehr gebracht haben, und halten ihre Händler über diese 

Beschwerden und Rückrufe auf dem Laufenden. 

Artikel 12 

Allgemeine Pflichten der Händler 

(1) Wenn Händler nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und 

Geräte mit EU-Typgenehmigung auf dem Markt bereitstellen, gehen sie mit der 

gebührenden Sorgfalt in Bezug auf die einschlägigen Bestimmungen dieser 

Verordnung vor. 
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(2) Bevor Händler nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und 

Geräte mit EU-Typgenehmigung auf dem Markt bereitstellen, überprüfen sie, ob die 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte 

sind mit den gemäß dieser Verordnung erforderlichen vorgeschriebenen 

Schildern und Angaben versehen; 

b) die Übereinstimmungsbescheinigung ist der Maschine bzw. dem Gerät 

beigefügt; 

c) die Unterlagen, Informationen und Anweisungen für den Nutzer wurden gemäß 

dieser Verordnung erstellt; 

d) falls erforderlich sind die Pflichten gemäß Artikel 7 Absätze 3 und 4 und 

Artikel 10 Absatz 3 erfüllt. 

(3) Solange sich nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte 

mit EU-Typgenehmigung in ihrer Verantwortung befinden, stellen Händler sicher, 

dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen ihre Übereinstimmung mit dieser 

Verordnung nicht gefährden. 
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Artikel 13 

Besondere Pflichten der Händler 

(1) Haben Händler hinreichenden Grund zu der Annahme, dass nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte nicht dieser Verordnung 

entsprechen, so unterrichten sie hiervon den Hersteller, den Einführer und die 

Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, und stellen diese 

Maschinen und Geräte erst auf dem Markt bereit, wenn ihre Übereinstimmung 

hergestellt ist. 

(2) Händler, die hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass eine von ihnen auf 

dem Markt bereitgestellte nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine 

bzw. ein von ihnen auf dem Markt bereitgestelltes nicht für den Straßenverkehr 

bestimmtes mobiles Gerät nicht dieser Verordnung entspricht, unterrichten hiervon 

den Hersteller, den Einführer und die Genehmigungsbehörde, die die EU-

Typgenehmigung erteilt hat. 

(3) Händler, die hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass von einer von ihnen 

auf dem Markt bereitgestellten nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschine bzw. einem von ihnen auf dem Markt bereitgestellten nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Gerät ein erhebliches Risiko ausgeht, 

unterrichten unverzüglich den Hersteller, den Einführer sowie die Genehmigungs- 

und Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen sie diese Maschine 

bzw. dieses Gerät auf dem Markt bereitgestellt haben. 

Der Händler unterrichtet diese ferner über die getroffenen Maßnahmen und macht 

dabei ausführliche Angaben, insbesondere über das erhebliche Risiko und die vom 

Hersteller getroffenen Korrekturmaßnahmen. 
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(4) Die Händler stellen auf begründetes Verlangen einer nationalen Behörde sicher, dass 

der Hersteller der nationalen Behörde die in Artikel 8 Absatz 4 genannten 

Informationen vorlegt oder dass der Einführer der nationalen Behörde die in 

Artikel 11 Absatz 4 genannten Informationen vorlegt. Die Händler kooperieren mit 

dieser Behörde auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen gemäß Artikel 19 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 zur Abwendung von Risiken, die mit den nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die sie auf dem Markt 

bereitgestellt haben, verbunden sind. 

(5) Die Händler unterrichten unverzüglich den betreffenden Hersteller über jede bei 

ihnen eingegangene Beschwerde über Risiken, mutmaßliche Vorkommnisse oder 

Probleme bezüglich der Nichtübereinstimmung der nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräte, die sie auf dem Markt bereitgestellt 

haben. 

Artikel 14 

Fälle, in denen die Pflichten der Hersteller auch für Einführer und Händler gelten 

In den folgenden Fällen gilt ein Einführer oder Händler als Hersteller für die Zwecke dieser 

Verordnung und unterliegt den Pflichten der Hersteller: 

a) wenn der Einführer oder Händler eine nicht für den Straßenverkehr bestimmte 

mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät 

unter seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Handelsmarke auf dem Markt 

bereitstellt, zulässt oder für deren Inbetriebnahme verantwortlich ist; 

b) wenn der Einführer oder Händler diese Maschinen und Geräte so verändert, dass die 

Einhaltung dieser Verordnung beeinträchtigt werden kann. 
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Artikel 15 

Identifizierung der Wirtschaftsakteure 

Die Wirtschaftsakteure identifizieren gegenüber den Genehmigungs- und 

Marktüberwachungsbehörden auf Verlangen für einen Zeitraum von zehn Jahren nach dem 

Inverkehrbringen von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräten 

a) alle Wirtschaftsakteure, die ihnen eine nicht für den Straßenverkehr bestimmte 

mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät 

geliefert haben; 

b) alle Wirtschaftsakteure, denen sie eine nicht für den Straßenverkehr bestimmte 

mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät 

geliefert haben. 

Artikel 16 

Technische Anforderungen an nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und 

Geräte für den Verkehr auf öffentlichen Straßen 

(1) Nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte müssen so 

konstruiert, gebaut und zusammengebaut sein, dass die Gefahr von Verletzungen der 

Insassen und anderer Personen sowie von Beschädigungen der Straßeninfrastruktur 

in der Nähe der Maschinen und Geräte so gering wie möglich gehalten wird, 

während diese nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräte auf einer öffentlichen Straße verkehren. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50 delegierte 

Rechtsakte zur Festlegung detaillierter Vorschriften zu den in Absatz 1 genannten 

Anforderungen für folgende Elemente zu erlassen: 

a) die Festigkeit der Fahrzeugstruktur; 
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b) bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit, Geschwindigkeitsregler, 

Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen und Geschwindigkeitsmesser; 

c) Bremseinrichtungen; 

d) Lenkung; 

e) Sichtfeld; 

f) Scheibenwischer; 

g) Scheiben und deren Einbau; 

h) Einrichtungen für indirekte Sicht; 

i) Beleuchtung, Anbau von Beleuchtungseinrichtungen sowie optische 

Warneinrichtungen und Kennzeichnungen; 

j) Außenseite und Zubehör im Straßenverkehr, einschließlich Arbeitsaggregaten 

und Schwingstruktur; 

k) akustische Warneinrichtungen und deren Einbau; 

l) Heizungssysteme, Entfrostungs- und Trocknungsanlagen; 

m) Anbringungsstellen für Kennzeichen; 

n) vorgeschriebene Schilder und Angaben; 
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o) Abmessungen; 

p) Massen ▌; 

q) Energiespeichersysteme; 

r) Reifen; 

s) Rückwärtsgang; 

t) Spurweiten; 

u) mechanische Verbindungseinrichtungen; 

v) Sitzplätze und Rückhaltevorrichtungen des Fahrzeugführers und anderer 

Insassen; 

w) spezifische Ergänzungen des Betriebshandbuchs für die Nutzung im 

Straßenverkehr; 

x) Betätigungseinrichtungen des Nutzers ▌. 

▌ 

In den in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakten können detaillierte 

Vorschriften für jegliche anderen Elemente festgeschrieben werden, wenn dies 

aufgrund des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts und zur Einhaltung von 

Absatz 1 erforderlich ist. 
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Die in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakte enthalten gegebenenfalls auch 

detaillierte Vorschriften zu Folgendem: 

a) Prüfverfahren, die aus den in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfahren 

ausgewählt wurden; 

b) Prüfmethoden; 

c) Grenzwerte oder Parameter in Bezug auf eines der in Unterabsatz 1 

aufgeführten Elemente; 

d) Beschreibung der Ausrüstung oder Teile, mit denen nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte ausgerüstet sein 

müssen; 

e) besondere Merkmale der nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte. 

Die in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakte können unterschiedliche 

detaillierte Vorschriften für unterschiedliche Gruppen von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten enthalten, und sie 

müssen angeben, ob ihre Bestimmungen für nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschinen und Geräte gelten, die auf öffentlichen Straßen mit 

Fahrzeugführer, ohne Fahrzeugführer oder in beiden Konfigurationen verkehren 

sollen. 
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(3) Beim Erlass der in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakte stellt die 

Kommission sicher, dass die in diesen delegierten Rechtsakten festgelegten 

Anforderungen an gemäß anderen Rechtsakten der Union, insbesondere der 

Verordnung (EU) 2023/1230, geltende Anforderungen für nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte angepasst sind, mit 

diesen in Einklang stehen und sie ergänzen. Bei der Ausarbeitung dieser 

delegierten Rechtsakte führt die Kommission angemessene Konsultationen, unter 

anderem mit den einschlägigen Interessenträgern, durch. 

Artikel 17 

Bereitstellung auf dem Markt, Zulassung oder Inbetriebnahme von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten 

(1) Nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, die auf 

öffentlichen Straßen verkehren sollen, dürfen nicht auf dem Markt bereitgestellt, 

zugelassen oder in Betrieb genommen werden, wenn sie nicht dieser Verordnung 

entsprechen. 

(2) Nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte entsprechen 

nur dann dieser Verordnung, wenn die in ihr für diese Maschinen und Geräte 

festgelegten Pflichten erfüllt sind. 
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KAPITEL III 

EU-TYPGENEHMIGUNGSVERFAHREN 

Artikel 18 

Antrag auf EU-Typgenehmigung 

(1) Der Hersteller oder seine Bevollmächtigten reicht bzw. reichen bei der 

Genehmigungsbehörde einen Antrag auf eine EU-Typgenehmigung und die in 

Artikel 19 genannte Beschreibungsmappe ein. 

▌ 

Hat der Hersteller seinen Sitz außerhalb der Union, so benennt er einen einzigen in 

der Union ansässigen Bevollmächtigten, der ihn bei der Genehmigungsbehörde 

vertritt. Hat der Hersteller seinen Sitz in der EU, so kann er einen solchen 

Bevollmächtigten benennen. 

(2) Die EU-Typgenehmigung beinhaltet die Genehmigung einer nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts als Ganzes durch einen einzigen 

Vorgang. 

(3) Für einen bestimmten Typ von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten darf nur ein Antrag auf EU-Typgenehmigung in nur einem 

Mitgliedstaat und nur bei einer Genehmigungsbehörde in diesem Mitgliedstaat 

gestellt werden. 

(4) Für jeden zu genehmigenden Typ ist ein gesonderter Antrag auf eine EU-

Typgenehmigung einzureichen. 
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Artikel 19 

Beschreibungsmappe 

(1) Bei der Einreichung eines Antrags gemäß Artikel 18 Absatz 1 legt der Hersteller 

oder legen seine Bevollmächtigten der Genehmigungsbehörde eine 

Beschreibungsmappe vor. 

(2) Die Beschreibungsmappe enthält folgende Unterlagen: 

a) einen Beschreibungsbogen; 

b) alle Daten, Zeichnungen, Fotos und sonstigen relevanten Informationen; 

c) eine Kopie der EU-Konformitätserklärung gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften der Union zur Harmonisierung der Bedingungen für die 

Vermarktung von Produkten; 

d) alle Informationen, die von der Genehmigungsbehörde im Rahmen des 

Antragsverfahrens angefordert werden. 

(3) Die Beschreibungsmappe wird in Papierform oder in einem vom technischen Dienst 

und von der Genehmigungsbehörde akzeptierten elektronischen Format vorgelegt. 

(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten Muster für den 

Beschreibungsbogen und die Beschreibungsmappe fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL IV 

DURCHFÜHRUNG DER EU-TYPGENEHMIGUNGSVERFAHREN 

Artikel 20 

Allgemeine Bestimmungen für die Durchführung der EU-Typgenehmigungsverfahren 

(1) Die Genehmigungsbehörden erteilen für jeden Typ von nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten nur eine EU-Typgenehmigung. 

(2) Die Genehmigungsbehörden überprüfen alle folgenden Punkte: 

a) die in Artikel 23 genannten Modalitäten für die Übereinstimmung der 

Produktion und 

b) die Übereinstimmung des Typs von nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten mit den geltenden technischen 

Anforderungen. 

Stellt eine Genehmigungsbehörde fest, dass ein Typ von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, obwohl den 

einschlägigen technischen Anforderungen entsprechend, ein erhebliches Risiko 

darstellt, so kann sie die Erteilung der EU-Typgenehmigung verweigern. In diesem 

Fall übermittelt sie den Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten und der 

Kommission unverzüglich ausführliche Unterlagen mit einer Begründung ihrer 

Entscheidung und Belegen für ihre Feststellungen. 

(3) Die Genehmigungsbehörde unterrichtet die Genehmigungsbehörden der anderen 

Mitgliedstaaten über ein gemeinsames sicheres elektronisches Austauschsystem 

unverzüglich über die Versagung oder Rücknahme einer EU-Typgenehmigung und 

über die Gründe für ihre Entscheidung. 
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(4) Die Genehmigungsbehörde erstellt Beschreibungsunterlagen, die Folgendes 

enthalten: 

a) eine Beschreibungsmappe, die aus den Prüfberichten und allen weiteren vom 

technischen Dienst oder der Genehmigungsbehörde im Zuge der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Beschreibungsmappe hinzugefügten 

Unterlagen besteht; 

b) ein Inhaltsverzeichnis, das den Inhalt der Beschreibungsunterlagen mit 

geeigneter Seitennummerierung angibt und die aufeinanderfolgenden Schritte 

bei der Verwaltung des EU-Typgenehmigungsverfahrens, insbesondere die 

Daten der Revisionen und Aktualisierungen, darlegt. Die 

Genehmigungsbehörde hält die Informationen aus den 

Beschreibungsunterlagen nach dem Ende der Gültigkeit der betreffenden 

Genehmigung zehn Jahre lang bereit. 

(5) Die Kommission kann Zugang zu dem in Absatz 3 und Artikel 21 Absatz 3, 

Artikel 26 Absatz 3 und Artikel 27 Absatz 5 genannten gemeinsamen sicheren 

elektronischen Austauschsystem haben. Die Kommission kann 

Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen das Format der über dieses System 

bereitzustellenden elektronischen Dokumente, der Austauschmechanismus und die 

Verfahren zur Unterrichtung von Behörden über die Erteilung von EU-

Typgenehmigungen, über deren Änderungen, Versagungen und Rücknahmen und 

über die einschlägigen Sicherheitsmaßnahmen festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 21 

EU-Typgenehmigungsbogen 

(1) Wird eine EU-Typgenehmigung erteilt, so stellt die Genehmigungsbehörde dem 

Hersteller oder seinen Bevollmächtigten einen EU-Typgenehmigungsbogen aus. 

Der EU-Typgenehmigungsbogen bleibt so lange gültig, wie die EU-

Typgenehmigung gültig ist. 

Der EU-Typgenehmigungsbogen wird von der Genehmigungsbehörde geändert, 

wenn die betreffende EU-Typgenehmigung geändert wird. 

(2) Der EU-Typgenehmigungsbogen enthält alle folgenden Anlagen: 

a) die Beschreibungsunterlagen; 

b) die Anlage mit den Prüfergebnissen; 

c) Name und Unterschriftsprobe und Dienststellung der zur Unterzeichnung von 

Übereinstimmungsbescheinigungen berechtigten Person; 

d) ein ausgefülltes Exemplar der Übereinstimmungsbescheinigung. 
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(3) Die EU-Typgenehmigungsbögen werden gemäß einem harmonisierten System 

nummeriert, das von der Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten 

festgelegt wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Die Genehmigungsbehörde übermittelt 

den Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten innerhalb eines Monats 

nach Ausstellung eines EU-Typgenehmigungsbogens über ein gemeinsames sicheres 

elektronisches Austauschsystem eine Kopie des EU-Typgenehmigungsbogens der 

nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte 

einschließlich seiner Anlagen. 

(4) Der EU-Typgenehmigungsbogen wird auf der Grundlage des Musters ausgestellt, 

das von der Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten festgelegt wird. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Für jeden Typ von nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten muss die Genehmigungsbehörde 

a) alle zutreffenden Abschnitte des EU-Typgenehmigungsbogens, einschließlich 

der Anlage mit den Prüfergebnissen, ausfüllen; 

b) das Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen erstellen; 

c) dem Hersteller oder seinen Bevollmächtigten den ausgefüllten EU-

Typgenehmigungsbogen und dessen Anlagen unverzüglich ausstellen. 
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(5) Die Kommission legt das Muster für die unter Absatz 2 Buchstabe b genannte 

Anlage mit den Prüfergebnissen im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(6) Im Falle einer EU-Typgenehmigung, deren Gültigkeit gemäß Artikel 30 

eingeschränkt wurde, sind diese Einschränkungen im EU-Typgenehmigungsbogen 

anzugeben. 

(7) Die Genehmigungsbehörde erstellt eine Liste der geltenden Anforderungen oder 

Rechtsakte und fügt diese Liste dem EU-Typgenehmigungsbogen bei. Die 

Kommission legt das Muster für diese Liste im Wege von Durchführungsrechtsakten 

fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 22 

Nachweis der Konformität für die EU-Typgenehmigung 

(1) Für die Zwecke der Erteilung der EU-Typgenehmigung wird die Einhaltung der 

Anforderungen dieser Verordnung und insbesondere der geltenden technischen 

Anforderungen nachgewiesen. 

(2) Der Hersteller oder seine Bevollmächtigten weist bzw. weisen die Einhaltung der 

geltenden technischen Anforderungen durch Erstellung technischer Unterlagen nach. 
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(3) Die in Absatz 2 genannten technischen Unterlagen enthalten eine 

Konformitätserklärung des Herstellers oder, sofern in den gemäß dieser 

Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakten Prüfungen vorgesehen sind, die 

einschlägigen Prüfberichte, die sich aus den folgenden Prüfverfahren ergeben: 

a) vom Hersteller durchgeführten Prüfungen; für die in diesem Unterabsatz 

genannten Prüfverfahren ist die Verantwortung der 

Typgenehmigungsbehörde auf die Überprüfung beschränkt, dass das Dossier 

sowohl die Erklärung als auch die Prüfberichte enthält; 

b) Prüfungen, die von einem für die Ausübung dieser Tätigkeit benannten 

technischen Dienst oder von dem in Artikel 43 genannten akkreditierten 

internen technischen Dienst dieses Herstellers durchgeführt werden; 

c) Prüfungen, die vom Hersteller unter der Aufsicht eines technischen Dienstes 

durchgeführt werden, der für die Ausübung dieser Tätigkeit benannt wurde, mit 

Ausnahme eines akkreditierten internen technischen Dienstes gemäß 

Artikel 43. 

(4) Für die EU-Typgenehmigung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten werden Bauteile oder selbstständige technische Einheiten, 

die nach den Verfahren und Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 oder 

der Verordnung (EU) 2018/858 typgenehmigt wurden, akzeptiert, wenn sie 

ordnungsgemäß in die nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen 

und Geräte eingebaut und integriert worden sind und die Übereinstimmung dieser 

Maschinen und Geräte mit den geltenden technischen Anforderungen nicht 

beeinträchtigen. 
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(5) Die Form der in Absatz 3 genannten Prüfberichte entspricht den allgemeinen 

Anforderungen, die von der Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten 

festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Der Hersteller oder seine Bevollmächtigten stellt bzw. stellen der 

Genehmigungsbehörde so viele nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschinen und Geräte zur Verfügung, wie dies in den gemäß dieser Verordnung 

erlassenen einschlägigen delegierten Rechtsakten für die Durchführung der in diesen 

delegierten Rechtsakten vorgeschriebenen Prüfungen vorgesehen ist. 

Die erforderlichen Prüfungen werden an nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten durchgeführt, die für den Typ, für den eine 

Genehmigung erteilt werden soll, repräsentativ sind. 

Der Hersteller oder seine Bevollmächtigten kann bzw. können jedoch vorbehaltlich 

der Zustimmung der Genehmigungsbehörde eine nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes 

mobiles Gerät auswählen, die bzw. das für diesen Typ zwar nicht repräsentativ ist, 

aber im Hinblick auf das geforderte Leistungsniveau eine Reihe der ungünstigsten 

Eigenschaften aufweist. Zur Erleichterung der Entscheidung im Auswahlprozess 

können virtuelle Prüfverfahren angewandt werden. 
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(7) Mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde können auf Antrag des Herstellers oder 

seiner Bevollmächtigten virtuelle Prüfverfahren als Alternative zu den in Absatz 3 

genannten Prüfverfahren in Bezug auf jene Anforderungen angewandt werden, die in 

den gemäß Absatz 9 erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegt werden. 

(8) Virtuelle Prüfverfahren erfüllen die Bedingungen der gemäß Absatz 9 erlassenen 

delegierten Rechtsakte. 

(9) Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse virtueller Prüfungen genauso aussagekräftig 

sind wie die Ergebnisse physischer Prüfungen, wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 50 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser 

Verordnung durch die Festlegung der Anforderungen, deren Einhaltung mittels 

virtueller Prüfungen geprüft werden kann, und der Bedingungen, unter denen solche 

virtuellen Prüfungen durchzuführen sind, zu erlassen. 
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Artikel 23 

Übereinstimmung der Produktion 

(1) Eine Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt, ergreift die 

notwendigen Maßnahmen, um direkt, in Zusammenarbeit mit der 

Genehmigungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats oder auf der Grundlage der 

bereits von der Genehmigungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats 

durchgeführten Überprüfung zu überprüfen, ob angemessene 

Produktionsvorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die 

hergestellten nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräte mit dem genehmigten Typ und den dokumentierten Kontrollplänen 

übereinstimmen, die mit dem Inhaber der EU-Typgenehmigung für jede 

Genehmigung zu vereinbaren sind. 

(2) Die Genehmigungsbehörde prüft, ob der Inhaber einer EU-Typgenehmigung eine 

ausreichende Anzahl von Mustern von Übereinstimmungsbescheinigungen gemäß 

Artikel 28 ausgestellt und ob der Inhaber der EU-Typgenehmigung angemessene 

Vorkehrungen getroffen hat, damit sichergestellt ist, dass die Angaben in den 

Übereinstimmungsbescheinigungen korrekt sind. 

(3) Die Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt hat, ergreift 

bezüglich dieser Genehmigung die notwendigen Maßnahmen, um direkt, in 

Zusammenarbeit mit der Genehmigungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats oder 

auf der Grundlage der bereits von der Genehmigungsbehörde eines anderen 

Mitgliedstaats durchgeführten Überprüfung zu überprüfen, ob die Vorkehrungen 

nach den Absätzen 1 und 2 weiterhin angemessen sind, damit die hergestellten nicht 

für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte weiterhin mit 

dem genehmigten Typ übereinstimmen und die Übereinstimmungsbescheinigungen 

weiterhin Artikel 28 entsprechen. 
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(4) Die Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, kann an Proben, 

die in den Räumlichkeiten des Inhabers der EU-Typgenehmigung, einschließlich der 

Fertigungsstätten, entnommen wurden, jede Kontrolle oder Prüfung durchführen, die 

für die EU-Typgenehmigung erforderlich ist. 

(5) Stellt eine Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt hat, fest, 

dass die in den Absätzen 1 und 2 genannten Vorkehrungen nicht angewandt werden, 

erheblich von den vereinbarten Vorkehrungen und Kontrollplänen abweichen oder 

nicht mehr als geeignet betrachtet werden, obwohl die Produktion nicht eingestellt 

wurde, so ergreift sie entweder die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass das Verfahren zur Gewährleistung der Übereinstimmung der Produktion 

ordnungsgemäß eingehalten wird, oder sie nimmt die betreffende EU-

Typgenehmigung zurück. Die Genehmigungsbehörde kann beschließen, alle 

erforderlichen Korrekturmaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen gemäß 

Kapitel IX zu ergreifen. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50 delegierte 

Rechtsakte in Bezug auf die detaillierten Vorkehrungen bezüglich der 

Übereinstimmung der Produktion, wie beispielsweise die detaillierten Bedingungen, 

unter denen Genehmigungsbehörden die bereits von der Genehmigungsbehörde 

eines anderen Mitgliedstaats durchgeführte Überprüfung nicht ablehnen können, 

zu erlassen. 

www.parlament.gv.at



 

 101 

KAPITEL V 

ÄNDERUNG VON EU-TYPGENEHMIGUNGEN 

Artikel 24 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Der Inhaber einer EU-Typgenehmigung unterrichtet die Genehmigungsbehörde, die 

die EU-Typgenehmigung erteilt hat, unverzüglich über jede Änderung der Angaben 

in den Beschreibungsunterlagen. 

(2) Diese Genehmigungsbehörde entscheidet, welches der in Artikel 25 festgelegten 

Verfahren anzuwenden ist. 

(3) Erforderlichenfalls kann die Genehmigungsbehörde nach Konsultation des Inhabers 

einer EU-Typgenehmigung entscheiden, dass eine Änderung der EU-

Typgenehmigung erteilt werden muss. 

(4) Der Inhaber einer zu ändernden EU-Typgenehmigung stellt bei der 

Genehmigungsbehörde, die die zu ändernde EU-Typgenehmigung erteilt hat, einen 

Antrag auf Änderung einer EU-Typgenehmigung. 

(5) Stellt die Genehmigungsbehörde fest, dass für die Zwecke einer Änderung einer EU-

Typgenehmigung Kontrollen oder Prüfungen wiederholt werden müssen, so 

unterrichtet sie den Inhaber der zu ändernden EU-Typgenehmigung entsprechend. 
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Die in Artikel 25 genannten Verfahren gelten erst, nachdem die 

Genehmigungsbehörde auf der Grundlage dieser Kontrollen oder Prüfungen zu dem 

Schluss gelangt ist, dass die Anforderungen für die EU-Typgenehmigung weiterhin 

erfüllt sind. 

Artikel 25 

Änderungen der EU-Typgenehmigung 

(1) Ermittelt die Genehmigungsbehörde, dass sich die Angaben in den 

Beschreibungsunterlagen geändert haben, so genehmigt sie eine Änderung der EU-

Typgenehmigung, für die der Antrag gemäß Artikel 24 eingereicht wurde. 

(2) Die Genehmigungsbehörde bezeichnet die Änderung als „Revision“, wenn 

Kontrollen oder Prüfungen nicht wiederholt werden müssen. 

In einem solchen Fall gibt die Genehmigungsbehörde, soweit erforderlich, die 

revidierten Seiten der Beschreibungsunterlagen heraus, auf denen die Art der 

Änderung und das Datum der Neuausgabe leicht ersichtlich sind. Eine konsolidierte, 

aktualisierte Fassung der Beschreibungsunterlagen mit einer ausführlichen 

Beschreibung der Änderungen erfüllt diese Anforderung. 
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(3) Die Genehmigungsbehörde bezeichnet die Änderung als „Erweiterung“, wenn einer 

der folgenden Fälle eintritt: 

a) es sind weitere Kontrollen oder Prüfungen erforderlich; 

b) Angaben im EU-Typgenehmigungsbogen, außer in den zugehörigen Anlagen, 

wurden geändert; 

c) neue Anforderungen im Rahmen von Rechtsakten, die gemäß dieser 

Verordnung erlassen wurden, werden auf die typgenehmigten nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte anwendbar. 

(4) Anlässlich der Herausgabe geänderter Seiten der Beschreibungsunterlagen oder einer 

konsolidierten, aktualisierten Fassung der Beschreibungsunterlagen ist das 

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen, die dem 

Typgenehmigungsbogen beigefügt sind, ebenfalls so zu ändern, dass daraus entweder 

das Datum der jüngsten Erweiterung oder Revision oder das Datum der jüngsten 

Konsolidierung der aktualisierten Fassung ersichtlich ist. 

(5) Eine Änderung der EU-Typgenehmigung von nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten ist nicht erforderlich, wenn die in 

Absatz 3 Buchstabe c genannten neuen Anforderungen für diesen Typ einer nicht für 

den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. eines nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts aus technischer Sicht irrelevant sind. 
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Artikel 26 

Herausgabe und Bekanntgabe von Änderungen 

(1) Im Falle einer Revision stellt die Genehmigungsbehörde dem Inhaber einer EU-

Typgenehmigung die revidierten Dokumente oder gegebenenfalls die konsolidierte, 

aktualisierte Fassung, einschließlich des geänderten Inhaltsverzeichnisses zu den 

Beschreibungsunterlagen, aus. 

(2) Im Fall einer Erweiterung stellt die Genehmigungsbehörde einen aktualisierten EU-

Typgenehmigungsbogen mit einer Erweiterungsnummer aus, die gegenüber der 

fortlaufenden Nummer der letzten Erweiterung um eins erhöht wurde. Der Grund für 

die Erweiterung und das Datum der neuen Ausstellung müssen auf diesem 

aktualisierten EU-Typgenehmigungsbogen leicht ersichtlich sein. Alle einschlägigen 

Abschnitte dieses Bogens, seiner Anlagen und des Inhaltsverzeichnisses zu den 

Beschreibungsunterlagen werden aktualisiert. 

Der aktualisierte Bogen und seine Anlagen werden dem Inhaber der EU-

Typgenehmigung von der Genehmigungsbehörde ausgestellt. 

(3) Die Genehmigungsbehörde unterrichtet die Genehmigungsbehörden der anderen 

Mitgliedstaaten über ein gemeinsames sicheres elektronisches Austauschsystem über 

alle an EU-Typgenehmigungen vorgenommenen Änderungen. 
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KAPITEL VI 

GÜLTIGKEIT EINER EU-TYPGENEHMIGUNG 

Artikel 27 

Erlöschen der Gültigkeit 

(1) EU-Typgenehmigungen werden für eine unbegrenzte Dauer erteilt. 

(2) Eine EU-Typgenehmigung verliert ihre Gültigkeit in jedem der folgenden Fälle: 

a) die Produktion der nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte mit EU-Typgenehmigung wird freiwillig endgültig 

eingestellt; 

b) für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte mit 

EU-Typgenehmigung werden neue Anforderungen verbindlich, die für die 

Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung oder die Inbetriebnahme gelten, 

und die Typgenehmigung kann nicht gemäß Kapitel V aktualisiert werden; 

c) die Gültigkeitsdauer der EU-Typgenehmigung ist aufgrund einer 

Beschränkung gemäß Artikel 30 Absatz 3 befristet; 

d) die EU-Typgenehmigung wurde gemäß Artikel 23 Absatz 5 zurückgenommen. 

Im Falle von Unterabsatz 1 Buchstabe b werden die EU-Typgenehmigung und der 

entsprechende EU-Typgenehmigungsbogen für das Inverkehrbringen der nicht für 

den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine oder des nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts jedoch 24 Monate nach dem 

Geltungsbeginn der in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten neuen Anforderungen 

ungültig. 
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(3) Ist nur eine Variante innerhalb eines Typs oder nur eine Version innerhalb einer 

Variante betroffen, so wird die EU-Typgenehmigung für die jeweilige nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. das jeweilige nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Gerät nur für die betroffene Variante oder Version 

ungültig. 

(4) Wird die Produktion eines bestimmten Typs von nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten endgültig eingestellt, so setzt der 

Inhaber der EU-Typgenehmigung die Genehmigungsbehörde, die die EU-

Typgenehmigung für diese nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine 

bzw. für dieses nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Gerät erteilt hat, 

davon in Kenntnis. 

(5) Innerhalb eines Monats nach Erhalt der Mitteilung gemäß Absatz 4 unterrichtet die 

Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung für die nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. das nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Gerät erteilt hat, die Genehmigungsbehörden der anderen 

Mitgliedstaaten über ein gemeinsames sicheres elektronisches Austauschsystem. 

(6) Unbeschadet der Absätze 4 und 5 setzt der Inhaber einer EU-Typgenehmigung in 

Fällen, in denen eine EU-Typgenehmigung für eine nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes 

mobiles Gerät ungültig wird, die Genehmigungsbehörde, die die EU-

Typgenehmigung erteilt hat, davon in Kenntnis. 

Die Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, teilt den 

Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten über ein gemeinsames sicheres 

elektronisches Austauschsystem unverzüglich alle sachdienlichen Angaben mit. 

(7) Die Mitteilung gemäß Absatz 6 enthält insbesondere das Herstellungsdatum und die 

Fahrzeug-Identifizierungsnummer der letzten hergestellten nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte. 
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KAPITEL VII 

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG UND VORGESCHRIEBENES SCHILD MIT 

ANGABEN 

Artikel 28 

Übereinstimmungsbescheinigung 

(1) Der Hersteller legt für alle nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte, die in Übereinstimmung mit den nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten mit EU-

Typgenehmigung hergestellt wurden, eine Übereinstimmungsbescheinigung vor. 

(2) Die Übereinstimmungsbescheinigung wird dem Endnutzer zusammen mit den nicht 

für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten kostenlos 

ausgehändigt. Ihre Aushändigung darf nicht von einer ausdrücklichen Aufforderung 

oder von der Vorlage zusätzlicher Informationen beim Inhaber einer EU-

Typgenehmigung abhängig gemacht werden. 

(3) Die Übereinstimmungsbescheinigung kann in Papierform oder in elektronischem 

Format vorgelegt werden. 

Beantragt der Käufer jedoch zum Zeitpunkt des Kaufs der nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte eine Bescheinigung in 

Papierform, so stellt der Hersteller diese Bescheinigung in Papierform kostenlos zur 

Verfügung. 
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(4) Die Genehmigungsbehörde, die die Übereinstimmungsbescheinigung als 

strukturierte Daten in elektronischem Format erhält, 

a) stellt sicher, dass die Genehmigungsbehörden, Marktüberwachungsbehörden 

und Zulassungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Kommission auf sie 

zugreifen können; und 

b) erteilt Lesezugriff. 

Die Mitgliedstaaten legen die Organisation und die Struktur ihres Datennetzes 

fest, um die Daten der Übereinstimmungsbescheinigungen empfangen zu können, 

vorzugsweise durch die Nutzung bestehender Systeme für den Austausch 

strukturierter Daten. 

(5) Der Hersteller stellt dem Eigentümer der nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräte in den zehn Jahren nach dem Fertigungsdatum der 

nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine und Geräte auf Antrag 

gegen Entgelt ein Duplikat der Übereinstimmungsbescheinigung aus, wobei dieses 

Entgelt die Kosten der Ausstellung nicht übersteigen darf. Das Wort „Duplikat“ 

muss in der Sprache, in der die Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt wurde, 

auf der Vorderseite jedes Duplikats deutlich sichtbar sein. 
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(6) Der Hersteller verwendet das Muster der Papierform und des elektronischen 

Formats für eine Übereinstimmungsbescheinigung, das die Kommission im Wege 

der in Absatz 7 genannten Durchführungsrechtsakte festlegt. 

Jeder Datenaustausch gemäß diesem Artikel erfolgt mittels Protokollen für den 

sicheren Datenaustausch, die in den in Absatz 7 genannten 

Durchführungsrechtsakten festgelegt sind. 

(7) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zu der 

Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform, in denen insbesondere Folgendes 

festgelegt ist: 

a) das Muster der Übereinstimmungsbescheinigung; 

b) die Sicherheitsmerkmale zur Verhinderung der Fälschung der 

Übereinstimmungsbescheinigung; und 

c) die Vorschriften darüber, wie die Übereinstimmungsbescheinigung zu 

unterzeichnen ist. 

Die Kommission erlässt unter Berücksichtigung der für die 

Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform erforderlichen Angaben 

Durchführungsrechtsakte zu der Übereinstimmungsbescheinigung in 

elektronischem Format, in denen insbesondere Folgendes festgelegt ist: 

a) das Grundformat und die Grundstruktur der Datenelemente der 

Übereinstimmungsbescheinigung in elektronischem Format und der beim 

Austausch verwendeten Meldungen; 
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b) die Mindestanforderungen an den sicheren Datenaustausch, einschließlich 

der Vorbeugung von Datenverfälschung und Datenmissbrauch und der 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Authentizität der elektronischen Daten 

wie die Verwendung einer digitalen Signatur; 

c) die Mittel zum Austausch der Datensätze der 

Übereinstimmungsbescheinigung in elektronischem Format. 

Die in diesem Absatz genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 49 Absatz 2 erlassen. 

(8) Die Übereinstimmungsbescheinigung ist in einer Amtssprache eines Mitgliedstaats 

abzufassen. Jede Genehmigungsbehörde kann vom Hersteller verlangen, dass die 

Übereinstimmungsbescheinigung in ihre eigenen Amtssprachen übersetzt wird. 

(9) Die zur Unterzeichnung von Übereinstimmungsbescheinigungen berechtigte Person 

gehört der Organisation des Herstellers an und ist von der Unternehmensleitung 

ordnungsgemäß ermächtigt, für den Hersteller die volle rechtliche Verantwortung 

bezüglich Konstruktion und Bau oder bezüglich der Übereinstimmung der 

Produktion der nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräte zu übernehmen. 

(10) Die Übereinstimmungsbescheinigung ist vollständig auszufüllen und darf 

hinsichtlich der Nutzung der nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte keine anderen als die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Beschränkungen enthalten. ▌ 
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(11) Im Titel der Übereinstimmungsbescheinigung muss für nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschinen und Geräte der Vermerk „Für nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, die gemäß Artikel 30 

Absatz 2 der [Amt für Veröffentlichungen: bitte die vollständige Bezeichnung und 

das Datum dieser Verordnung/des angenommenen Rechtsakts einfügen] zugelassen 

wurden (vorläufige Genehmigung)“, enthalten sein. 

(12) Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Hersteller der Zulassungsstelle jedes 

Mitgliedstaats die Übereinstimmungsbescheinigung auch elektronisch übermitteln. 

Artikel 29 

Vorgeschriebenes Schild mit Angaben von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten 

(1) Der Hersteller ▌ bringt an allen nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten, die in Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ 

hergestellt wurden, ein vorgeschriebenes Schild mit Angaben an. 

(2) Das vorgeschriebene Schild mit Angaben muss dem Muster entsprechen, das von der 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten festgelegt wird. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Die ersten entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden 

bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen – 30 Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen. 
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KAPITEL VIII 

NEUE TECHNIKEN ODER NEUE KONZEPTE 

Artikel 30 

Ausnahmen für neue Techniken oder neue Konzepte 

(1) Der in Artikel 18 genannte Antrag kann für einen Typ von nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten gestellt werden, der 

neue Technologien oder Konzepte enthält, die mit den geltenden technischen 

Anforderungen unvereinbar sind. 

(2) Die Genehmigungsbehörde erteilt die EU-Typgenehmigung für nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte nach Absatz 1, wenn alle 

nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) in dem Antrag werden die Gründe angegeben, aus denen die betreffenden 

Technologien oder Konzepte mit den geltenden technischen Anforderungen 

unvereinbar sind; 

b) in dem Antrag werden die Auswirkungen in Bezug auf die abgedeckten 

Aspekte der neuen Technologie sowie die Maßnahmen beschrieben, mit denen 

sichergestellt werden soll, dass in Bezug auf die abgedeckten Aspekte ein 

Schutz mindestens in dem gleichen Maße gewährleistet ist wie durch die 

Anforderungen, von denen eine Ausnahme beantragt wird; 
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c) die Beschreibungen und Ergebnisse der Prüfungen, die von einem für die 

Ausübung dieser Tätigkeit benannten technischen Dienst oder von dem in 

Artikel 41 genannten akkreditierten internen technischen Dienst dieses 

Herstellers durchgeführt wurden, belegen, dass die Bedingung nach 

Buchstabe b erfüllt ist. 

(3) Für die Erteilung einer solchen EU-Typgenehmigung mit Ausnahmen für neue 

Techniken oder neue Konzepte ist eine Autorisierung durch die Kommission 

erforderlich. Die Erteilung dieser Autorisierung oder die Verweigerung einer 

Autorisierung erfolgt im Wege eines Durchführungsrechtsakts. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

In diesem Durchführungsrechtsakt wird gegebenenfalls festgelegt, ob die damit 

erteilte Autorisierung Beschränkungen, einschließlich einer Gültigkeitsdauer, 

unterliegt. 

Die Gültigkeitsdauer der EU-Typgenehmigung beträgt in jedem Fall mindestens 

36 Monate. 

(4) Bis zur Entscheidung über die Autorisierung durch die Kommission darf die 

Genehmigungsbehörde eine vorläufige EU-Typgenehmigung erteilen. 

Eine solche EU-Typgenehmigung gilt jedoch nur im Hoheitsgebiet des betreffenden 

Mitgliedstaats für einen Typ von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten, für den die beantragte Ausnahme gilt, und in den 

Mitgliedstaaten, deren Genehmigungsbehörde diese Genehmigung gemäß Absatz 5 

anerkannt hat. 
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Die Genehmigungsbehörde, die die vorläufige EU-Typgenehmigung erteilt hat, 

unterrichtet die Kommission und die anderen Genehmigungsbehörden unverzüglich 

mittels eines Dossiers mit den in Absatz 2 genannten Informationen darüber, dass 

alle in jenem Absatz genannten Bedingungen erfüllt sind. 

Der vorläufige Charakter und die räumlich begrenzte Gültigkeit sind aus dem Kopf 

des Typgenehmigungsbogens und aus dem Kopf der 

Übereinstimmungsbescheinigung ersichtlich. Die Kommission kann 

Durchführungsrechtsakte zur Bereitstellung von Mustern für den 

Typgenehmigungsbogen und die Übereinstimmungsbescheinigung für die Zwecke 

dieses Absatzes erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 49 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Eine andere als die in Absatz 4 genannte Genehmigungsbehörde kann die in Absatz 4 

genannte vorläufige EU-Typgenehmigung schriftlich anerkennen, sodass die 

Gültigkeit dieser vorläufigen Genehmigung auf das Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats erweitert wird. 

(6) Verweigert die Kommission die Autorisierung, so teilt die Genehmigungsbehörde 

dem Inhaber der vorläufigen Typgenehmigung nach Absatz 3 unverzüglich mit, dass 

die vorläufige Genehmigung sechs Monate nach dem Tag der Anwendbarkeit des 

Durchführungsrechtsakts der Kommission gemäß Absatz 3 aufgehoben wird. 
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Nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte dürfen jedoch 

in dem Mitgliedstaat, dessen Genehmigungsbehörde die Genehmigung erteilt hat, 

und in jedem Mitgliedstaat, dessen Genehmigungsbehörde die Genehmigung 

anerkannt hat, in Verkehr gebracht, zugelassen oder in Betrieb genommen werden, 

wenn 

a) die Maschine oder das Gerät in Übereinstimmung mit der vorläufigen EU-

Typgenehmigung hergestellt wurde, bevor sie ungültig wurde, 

b) die Maschine oder das Gerät mit dem gemäß dieser Verordnung erforderlichen 

vorgeschriebenen Schild und Angaben versehen ist, 

c) die vorläufige Übereinstimmungsbescheinigung dieser Maschine bzw. diesem 

Gerät beigefügt ist und 

d) die Unterlagen, Informationen und Anweisungen für den Nutzer gemäß dieser 

Verordnung erstellt wurden. 
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Artikel 31 

Anschließende Änderungen der delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

(1) Autorisiert die Kommission die Genehmigung einer Ausnahme gemäß Artikel 30, so 

unternimmt sie unverzüglich die notwendigen Schritte, um die betreffenden 

delegierten Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte so anzupassen, dass sie den 

technologischen Entwicklungen Rechnung tragen. 

(2) Sobald die einschlägigen Rechtsakte geändert sind, werden alle Beschränkungen in 

dem Beschluss der Kommission zur Autorisierung der Ausnahme aufgehoben. 

(3) Wurden die notwendigen Schritte zur Änderung der delegierten Rechtsakte oder 

Durchführungsrechtsakte nicht unternommen, so kann die Kommission auf Antrag 

des Mitgliedstaats, der die Genehmigung erteilt hat, im Wege eines 

Durchführungsbeschlusses, der gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen wird, den Mitgliedstaat autorisieren, die Gültigkeitsdauer der 

EU-Typgenehmigung zu verlängern. 
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KAPITEL VIIIa 

EINZELGENEHMIGUNG 

Artikel 32 

EU-Einzelgenehmigung 

(1) Die Mitgliedstaaten erteilen eine EU-Einzelgenehmigung für eine nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine oder ein nicht für den Straßenverkehr 

bestimmtes mobiles Gerät, die bzw. das den in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen entspricht. 

(2) Ein Antrag auf eine EU-Einzelgenehmigung für eine nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr 

bestimmtes mobiles Gerät wird vom Eigentümer des Fahrzeugs, dem Hersteller, 

dem Bevollmächtigten des Herstellers oder dem Einführer eingereicht. 

(3) In den in Artikel 16 Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakten können 

unterschiedliche detaillierte Vorschriften für nicht für den Straßenverkehr 

bestimmte mobile Maschinen und Geräte vorgesehen sein, die Gegenstand einer 

Einzelgenehmigung sind. Diese Vorschriften betreffen die in Artikel 22 Absatz 3 

Buchstaben b und c genannten Prüfverfahren und bestehen aus zerstörungsfreien 

und vereinfachten Verfahren zum Nachweis der Konformität der einzelnen nicht 

für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. des einzelnen nicht 

für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts durch physische, virtuelle und 

mechanische Bewertung. 

(4) Die EU-Einzelgenehmigung wird gemäß einem harmonisierten 

Nummerierungssystem mit einer eindeutigen Nummer versehen, die zumindest 

Aufschluss über den Mitgliedstaat gibt, der die EU-Einzelgenehmigung erteilt hat. 
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(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit dem Muster und dem 

Nummerierungssystem für den EU-Einzelgenehmigungsbogen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

KAPITEL IX 

SCHUTZKLAUSELN 

Artikel 33 

Nationale Bewertung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräten, die mutmaßlich ein erhebliches Risiko darstellen oder nicht den Anforderungen 

entsprechen 

(1) Hat die Marktüberwachungsbehörde eines Mitgliedstaats aufgrund ihrer eigenen 

Marktüberwachungstätigkeiten oder von Informationen, die sie von einer 

Genehmigungsbehörde oder von einem Hersteller erhalten hat, oder aufgrund von 

Beschwerden hinreichenden Grund zu der Annahme, dass eine nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr 

bestimmtes mobiles Gerät ein erhebliches Risiko darstellt oder nicht den 

Anforderungen dieser Verordnung entspricht, so nimmt sie eine Bewertung der 

betreffenden nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine bzw. des 

betreffenden nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts anhand der 

einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung vor. 

(2) Die betreffenden Wirtschaftsakteure und die zuständigen Genehmigungsbehörden 

arbeiten uneingeschränkt mit den Marktüberwachungsbehörden zusammen. 

www.parlament.gv.at



 

 119 

Artikel 34 

Nationale Verfahren für den Umgang mit nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräten, die ein erhebliches Risiko darstellen oder nicht den Anforderungen 

entsprechen 

(1) Gelangt die Marktüberwachungsbehörde durch die Bewertung gemäß Artikel 33 zu 

dem Schluss, dass eine nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine 

bzw. ein nicht für den Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät ein erhebliches 

Risiko darstellt oder nicht den Anforderungen dieser Verordnung entspricht, so 

fordert sie den betreffenden Wirtschaftsakteur unverzüglich auf, unverzüglich alle 

geeigneten Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die 

betreffende nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. das 

betreffende nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Gerät dieses Risiko nicht 

mehr darstellt oder die Übereinstimmung hergestellt wird. Dieser Zeitraum steht in 

einem angemessenem Verhältnis zu dem Risiko oder der Nichtübereinstimmung. 

▌ 

(2) Wirtschaftsakteure stellen gemäß den in den Artikeln 7 bis 14 festgelegten Pflichten 

sicher, dass für alle betreffenden nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte, die sie in Verkehr gebracht, zugelassen oder in Betrieb 

genommen haben, alle geeigneten Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. 
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(3) Ergreifen Wirtschaftsakteure innerhalb des in Absatz 1 ▌ genannten Zeitraums keine 

geeigneten Korrekturmaßnahmen oder erfordert das Risiko ein rasches Handeln, so 

treffen die nationalen Behörden alle geeigneten vorläufigen beschränkenden 

Maßnahmen, um die Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung, einschließlich des 

Verbots einer Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, oder die Inbetriebnahme 

der betreffenden nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräte auf ihrem nationalen Markt zu untersagen oder einzuschränken oder um sie 

von diesem Markt zu nehmen oder zurückzurufen. 

(4) Artikel 18 der Verordnung (EU) 2019/1020 gilt für die in Absatz 3 genannten 

beschränkenden Maßnahmen. 

Artikel 35 

Korrekturmaßnahmen und beschränkende Maßnahmen auf Unionsebene 

(1) Ergreifen nationale Behörden entweder eine Korrekturmaßnahme oder eine 

beschränkende Maßnahme gemäß Artikel 34, so unterrichten sie die Kommission 

und die nationalen Behörden der anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über das in 

Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1020 genannte Informations- und 

Kommunikationssystem. 
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Ferner unterrichten sie unverzüglich die Genehmigungsbehörde, die die 

Genehmigung erteilt hat, über ihre Erkenntnisse. Bei nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die ein erhebliches Risiko darstellen, 

werden diese Korrekturmaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen auch über das 

Schnellwarnsystem Safety Gate gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) 2023/988 

des Europäischen Parlaments und des Rates1 gemeldet. 

Die gemäß den Unterabsätzen 1 und 2 bereitgestellten Informationen umfassen alle 

verfügbaren Angaben, einschließlich der für die Identifizierung der betreffenden 

nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte 

erforderlichen Daten, ihrer Herkunft ▌, der Art der behaupteten Nichtkonformität 

oder des damit verbundenen Risikos, der Art und Dauer der ergriffenen nationalen 

Maßnahmen ▌ sowie gegebenenfalls der vom betreffenden Wirtschaftsakteur 

vorgebrachten Argumente. 

(2) Der Mitgliedstaat, der die Maßnahme ▌ ergreift, gibt an, ob das Risiko oder die 

Nichtkonformität auf einem der folgenden Gründe beruht: 

a) der Nichteinhaltung dieser Verordnung durch die nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräte oder 

b) Mängel in den gemäß dieser Verordnung erlassenen einschlägigen 

Rechtsakten. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. L 135 vom 23.5.2023, S. 1). 
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(3) Die Mitgliedstaaten außer dem Mitgliedstaat, der Maßnahmen ▌ ergreift, 

unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten innerhalb eines Monats 

nach der in Absatz 1 genannten Meldung über alle von ihnen erlassenen Maßnahmen 

▌ und weitere ihnen vorliegende Informationen, die die Nichtkonformität oder das 

Risiko der betreffenden nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen 

und Geräte betreffen sowie, falls sie der gemeldeten nationalen Maßnahme nicht 

zustimmen, über ihre Einwände. 

(4) Erhebt weder ein anderer Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb von drei 

Monaten nach der Unterrichtung gemäß Absatz 1 Einwände gegen eine gemeldete 

nationale Maßnahme, so stellen die anderen Mitgliedstaaten sicher, dass in ihrem 

Hoheitsgebiet unverzüglich ähnliche Maßnahmen ▌ in Bezug auf die betreffenden 

nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte ergriffen 

werden. 

(5) Wenn ein anderer Mitgliedstaat oder die Kommission innerhalb von drei Monaten 

nach der Unterrichtung gemäß Absatz 1 einen Einwand gegen eine gemeldete 

nationale Maßnahme eines Mitgliedstaats erhebt oder die Kommission zu der 

Auffassung gelangt ist, dass eine gemeldete nationale Maßnahme mit dem 

Unionsrecht unvereinbar ist, so konsultiert die Kommission unverzüglich die 

betreffenden Mitgliedstaaten und die betroffenen Wirtschaftsakteure. 
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(6) Auf der Grundlage der in Absatz 5 genannten Konsultation erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte zur Entscheidung über harmonisierte Maßnahmen ▌ auf 

Unionsebene. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(7) Die Kommission unterrichtet die betroffenen Wirtschaftsakteure unverzüglich über 

die in Absatz 6 genannte Entscheidung. Die Mitgliedstaaten setzen die in den in 

Absatz 6 genannten Rechtsakten enthaltenen Maßnahmen unverzüglich durch und 

unterrichten die Kommission entsprechend. 

(8) Hält die Kommission eine gemeldete nationale Maßnahme für nicht gerechtfertigt 

oder für mit dem Unionsrecht unvereinbar, so nimmt der betreffende Mitgliedstaat 

die Maßnahme gemäß der Entscheidung der Kommission nach Absatz 6 zurück oder 

passt sie an. 

(9) Wird das Risiko oder die Nichtkonformität auf Mängel in gemäß dieser Verordnung 

erlassenen Rechtsakten zurückgeführt, so schlägt die Kommission die erforderlichen 

Änderungen der betreffenden Rechtsakte vor. 
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(10) Wenn eine Korrekturmaßnahme gemäß dem vorliegenden Artikel als gerechtfertigt 

gilt oder Gegenstand der in Absatz 6 genannten Durchführungsrechtsakte ist, so steht 

diese Maßnahme den Eigentümern der betroffenen nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräte unentgeltlich zur Verfügung. Wurden 

vor dem Erlass der Korrekturmaßnahme Reparaturen auf Kosten des Inhabers der 

Zulassungsbescheinigung durchgeführt, so erstattet der Hersteller diese Kosten bis 

zur Höhe der Kosten für die im Rahmen der Korrekturmaßnahme verlangten 

Reparaturen. 

Artikel 36 

Nichtkonforme EU-Typgenehmigungen 

(1) Stellt eine Genehmigungsbehörde fest, dass eine erteilte Typgenehmigung nicht 

den Vorschriften dieser Verordnung entspricht, so lehnt sie die Anerkennung 

einer solchen Genehmigung ab. 

(2) Die Genehmigungsbehörde meldet diese Ablehnung der Genehmigungsbehörde, 

die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, den Genehmigungsbehörden der anderen 

Mitgliedstaaten und der Kommission. Wird die Nichtkonformität der 

Typgenehmigung innerhalb eines Monats nach der Meldung durch die 

Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, bestätigt, so 

widerruft diese Genehmigungsbehörde die Typgenehmigung. 

(3) Erhebt die Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, 

innerhalb eines Monats nach der Meldung gemäß Absatz 2 Einwände, so 

konsultiert die Kommission unverzüglich die Mitgliedstaaten sowie insbesondere 

die Genehmigungsbehörde, die die Typgenehmigung erteilt hat, und den 

betroffenen Wirtschaftsakteur. 
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(4) Auf der Grundlage der in Absatz 3 genannten Konsultation erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte zur Entscheidung darüber, ob die Ablehnung der 

Anerkennung der EU-Typgenehmigung nach Absatz 1 gerechtfertigt ist. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Die Kommission unterrichtet die betroffenen 

Wirtschaftsakteure unverzüglich über die in Unterabsatz 1 genannte 

Entscheidung. Die Mitgliedstaaten führen diese Durchführungsrechtsakte 

unverzüglich durch und unterrichten die Kommission hierüber. 

(5) Stellt die Kommission fest, dass eine erteilte Typgenehmigung nicht den 

Vorschriften dieser Verordnung entspricht, so konsultiert sie unverzüglich die 

Mitgliedstaaten sowie insbesondere die Genehmigungsbehörde, die die 

Typgenehmigung erteilt hat, und den betroffenen Wirtschaftsakteur. Auf der 

Grundlage der Konsultation gemäß Unterabsatz 1 erlässt die Kommission einen 

Durchführungsrechtsakt zur Entscheidung über die Ablehnung der Anerkennung 

der Typgenehmigung nach Absatz 1. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Artikel 33, 34 und 35 gelten für nicht für den Straßenverkehr bestimmte 

mobile Maschinen und Geräte, die Gegenstand einer nichtkonformen 

Typgenehmigung sind und die bereits auf dem Markt bereitgestellt wurden. 
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KAPITEL X 

TECHNISCHE INFORMATIONEN 

Artikel 37 

Für Nutzer bestimmte Informationen 

(1) Ein Hersteller darf keine technischen Informationen über die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Angaben liefern, die von den von der Genehmigungsbehörde 

genehmigten Angaben abweichen. 

(2) Der Hersteller stellt den Nutzern alle einschlägigen Informationen und erforderlichen 

Anweisungen zur Verfügung, in denen alle Bedingungen oder Einschränkungen im 

Zusammenhang mit der Verwendung einer nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschine bzw. eines nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Geräts beschrieben werden. Die Genehmigungsbehörden geben an, welche 

Informationen und Anweisungen mindestens zur Verfügung gestellt werden 

müssen. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Informationen sind in spezifischen Ergänzungen des 

Betriebshandbuchs für die Nutzung im Straßenverkehr zu machen. 

(4) Das Betriebshandbuch für die Nutzung im Straßenverkehr, einschließlich der in 

Absatz 2 genannten Informationen, wird zusammen mit den nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten zur Verfügung gestellt 

und wie folgt geliefert: 

a) in den Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem die nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte in Verkehr 

gebracht, zugelassen oder in Betrieb genommen werden sollen, und 
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b) in Papierform oder in einem leicht zugänglichen elektronischen Format. 

Wird die Betriebsanleitung in elektronischem Format zur Verfügung gestellt, so stellt 

der Hersteller ▌ Informationen darüber bereit, wie auf dieses Handbuch zuzugreifen 

oder wo es zu finden ist, und zwar in den Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem 

die nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten in 

Verkehr gebracht, zugelassen oder in Betrieb genommen werden sollen. 

KAPITEL XI 

BENENNUNG UND NOTIFIZIERUNG VON TECHNISCHEN DIENSTEN 

Artikel 38 

Anforderungen für technische Dienste 

(1) Die benennenden Genehmigungsbehörden stellen sicher, dass ein technischer Dienst 

vor seiner Benennung nach Artikel 40 die Anforderungen der Absätze 2 bis 10 des 

vorliegenden Artikels erfüllt. 

(2) Ein technischer Dienst wird nach den nationalen Rechtsvorschriften eingerichtet und 

verfügt über Rechtspersönlichkeit, sofern es sich nicht um den technischen Dienst 

einer Typgenehmigungsbehörde oder den akkreditierten internen technischen Dienst 

des Herstellers gemäß Artikel 41 handelt. 
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(3) Ein technischer Dienst muss ein unabhängiger Dritter sein, der mit dem Prozess der 

Konstruktion, Herstellung, Lieferung oder Wartung der nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräte, die er bewertet, in keinerlei Verbindung 

steht. 

Eine Stelle, die einem Wirtschaftsverband oder einem Fachverband angehört und die 

nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte bewertet, 

prüft oder kontrolliert, an deren Konstruktion, Herstellung, Bereitstellung, Montage, 

Gebrauch oder Wartung Unternehmen beteiligt sind, die von diesem Verband 

vertreten werden, kann unter der Bedingung, dass ihre Unabhängigkeit sowie die 

Abwesenheit jedweder Interessenskonflikte nachgewiesen ist, als Stelle gelten, die 

die Anforderungen des Unterabsatzes 1 erfüllt. 

(4) Ein technischer Dienst, seine oberste Leitungsebene und die Mitarbeiter, die für die 

Durchführung der Tätigkeiten der Kategorien, für die sie gemäß Artikel 40 Absatz 1 

benannt sind, zuständig sind, dürfen nicht Konstrukteur, Hersteller, Lieferant oder 

Wartungsbetrieb der von ihnen zu bewertenden nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräte sein oder an diesen Tätigkeiten beteiligte 

Parteien vertreten. Dies schließt die Verwendung von bewerteten nicht für den 

Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten nach Absatz 3, die für 

den Betrieb des technischen Dienstes erforderlich sind, oder die Verwendung solcher 

nicht für den Straßenverkehr bestimmter mobiler Maschinen und Geräte zum 

persönlichen Gebrauch nicht aus. 

(5) Ein technischer Dienst gewährleistet, dass die Tätigkeiten seiner Zweigunternehmen 

oder Unterauftragnehmer die Vertraulichkeit, Objektivität oder Unparteilichkeit der 

Tätigkeitskategorien, für die er benannt wurde, nicht beeinträchtigen. 
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(6) Technische Dienste und ihre Mitarbeiter müssen unabhängig sein und führen die 

Tätigkeiten der Kategorien, für die sie benannt wurden, mit der größtmöglichen 

beruflichen Sorgfalt und der vorauszusetzenden fachlichen Kompetenz in dem 

betreffenden Bereich durch; sie dürfen keinerlei Einflussnahme, insbesondere 

finanzieller Art, ausgesetzt sein, die sich auf ihre Beurteilung oder die Ergebnisse 

ihrer Bewertungsarbeit auswirken könnte, vor allem keiner Einflussnahme, die von 

Personen oder Personengruppen ausgeht, die ein Interesse am Ergebnis dieser 

Tätigkeiten haben. 

(7) Ein technischer Dienst muss in der Lage sein, die Tätigkeiten aller Kategorien, für 

die er gemäß Artikel 40 Absatz 1 benannt wurde, durchzuführen, indem er zur 

Zufriedenheit der benennenden Genehmigungsbehörde nachweist, dass er über 

Folgendes verfügt: 

a) entsprechend qualifizierte und ausgebildete Mitarbeiter mit der erforderlichen 

Fachkenntnis sowie ausreichender einschlägiger Erfahrung, um die Aufgaben 

zu erfüllen, 

b) Beschreibungen der Verfahren, die für die Tätigkeitskategorien, für die er 

benannt werden soll, maßgeblich sind, um die Transparenz und die 

Wiederholbarkeit dieser Verfahren sicherzustellen, 
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c) Verfahren zur Durchführung der Tätigkeiten der Kategorien, für die er benannt 

werden soll, unter gebührender Berücksichtigung des Grads an Komplexität 

der jeweiligen Technik, die bei nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten zur Anwendung kommt, und der Tatsache, 

dass es sich bei dem Produktionsprozess um eine Massenfertigung oder 

Serienproduktion handelt, und 

d) erforderliche Mittel zur angemessenen Durchführung der Aufgaben, die mit 

den Tätigkeitskategorien, für die er benannt werden soll, verbunden sind, und 

Zugang zu allen benötigten Ausrüstungen oder Einrichtungen. 

Zudem muss er gegenüber der benennenden Genehmigungsbehörde nachweisen, 

dass er die in den gemäß Artikel 44 erlassenen delegierten Rechtsakten aufgeführten 

Bestimmungen einhält, die für die Tätigkeitskategorien, für die er benannt wird, 

relevant sind. 

(8) Der technische Dienst, seine oberste Leitungsebene und sein Bewertungspersonal 

sind unparteiisch. Sie dürfen keine Tätigkeit ausüben, die ihre Unabhängigkeit bei 

der Beurteilung oder ihre Integrität im Zusammenhang mit den Tätigkeitskategorien, 

für die sie benannt werden, beeinträchtigen kann. 

(9) Technische Dienste schließen eine Haftpflichtversicherung für ihre Tätigkeiten ab, 

sofern die Haftpflicht nicht aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften vom 

Mitgliedstaat übernommen wird oder der Mitgliedstaat selbst unmittelbar für die 

Konformitätsbewertung verantwortlich ist. 
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(10) Informationen, die die Mitarbeiter eines technischen Dienstes bei der Durchführung 

ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung oder einer nationalen 

Durchführungsvorschrift dazu erhalten, fallen unter die berufliche Schweigepflicht 

außer gegenüber der benennenden Genehmigungsbehörde oder im Fall 

anderslautender Bestimmungen der Rechtsvorschriften der Union oder des 

Mitgliedstaats. Eigentumsrechte werden geschützt. 

Artikel 39 

Zweigunternehmen von technischen Diensten und Vergabe von Unteraufträgen 

(1) Ein technischer Dienst darf nur mit Zustimmung der benennenden 

Genehmigungsbehörde einige seiner Tätigkeiten, für die er gemäß Artikel 40 

Absatz 1 benannt wurde, an einen Unterauftragnehmer vergeben oder von einem 

Zweigunternehmen durchführen lassen. 

(2) Vergibt ein technischer Dienst bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit den 

Tätigkeitskategorien, für die er benannt wurde, an Unterauftragnehmer oder überträgt 

er diese einem Zweigunternehmen, so stellt er sicher, dass der Unterauftragnehmer 

oder das Zweigunternehmen die Anforderungen nach Artikel 38 erfüllt, und 

unterrichtet die benennende Genehmigungsbehörde entsprechend. 

(3) Ein technischer Dienst trägt die volle Verantwortung für die Arbeiten, die von seinen 

Unterauftragnehmern oder Zweigunternehmen ausgeführt werden, unabhängig 

davon, wo diese niedergelassen sind. 

(4) Ein technischer Dienst hält die einschlägigen Unterlagen über die Bewertung der 

Qualifikation des Unterauftragnehmers oder des Zweigunternehmens und die von 

ihnen ausgeführten Aufgaben für die benennende Genehmigungsbehörde bereit. 
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Artikel 40 

Benennung von technischen Diensten 

(1) Technische Dienste werden entsprechend ihrem Zuständigkeitsbereich für eine oder 

mehrere der folgenden Tätigkeitskategorien benannt: 

a) Kategorie A: technische Dienste, die die in dieser Verordnung genannten 

Prüfungen in eigenen Einrichtungen durchführen; 

b) Kategorie B: technische Dienste, die die in dieser Verordnung genannten 

Prüfungen beaufsichtigen, soweit diese Prüfungen in Einrichtungen des 

Herstellers oder eines Dritten durchgeführt werden; 

c) Kategorie C: technische Dienste, die die Verfahren des Herstellers zur 

Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion bewerten und regelmäßig 

überwachen; 

d) Kategorie D: technische Dienste, die Prüfungen oder Kontrollen zur 

Überwachung der Übereinstimmung der Produktion beaufsichtigen oder 

durchführen. 

(2) Eine Genehmigungsbehörde darf für eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten 

Tätigkeiten als technischer Dienst benannt werden. 
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(3) Technische Dienste eines Drittlands, bei denen es sich nicht um nach Artikel 41 

benannte Dienste handelt, dürfen nur im Einklang mit Artikel 44 notifiziert werden, 

wenn die Anerkennung technischer Dienste durch ein bilaterales Abkommen 

zwischen der Union und dem betreffenden Drittland geregelt ist. Dies hindert einen 

nach nationalen Rechtsvorschriften gemäß Artikel 38 Absatz 2 gegründeten 

technischen Dienst nicht daran, Zweigunternehmen in Drittländern einzurichten, 

sofern diese Zweigunternehmen direkt vom benannten technischen Dienst verwaltet 

und überwacht werden. 

Artikel 41 

Akkreditierte interne technische Dienste des Herstellers 

(1) Ein akkreditierter interner technischer Dienst eines Herstellers darf nur für die 

Erfüllung von Tätigkeiten der Kategorie A gemäß Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a 

benannt werden. Dieser technische Dienst stellt einen eigenen und gesonderten Teil 

des Unternehmens dar und darf nicht an Konstruktion, Herstellung, Lieferung oder 

Wartung der von ihm bewerteten nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen 

Maschinen und Geräte, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten 

beteiligt sein. 

(2) Ein akkreditierter interner technischer Dienst wird von der Genehmigungsbehörde 

eines Mitgliedstaats benannt und erfüllt folgende Anforderungen: 

a) der akkreditierte interne technische Dienst wird von einer nationalen 

Akkreditierungsstelle im Sinne des Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung 

(EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates1 und im 

Einklang mit den in Artikel 42 der vorliegenden Verordnung genannten 

Vorschriften akkreditiert; 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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b) der akkreditierte interne technische Dienst und seine Mitarbeiter sind 

organisatorisch abgrenzbar und verfügen innerhalb des Unternehmens, dem sie 

angehören, über Berichtsverfahren, die ihre Unparteilichkeit gewährleisten, 

und weisen dies gegenüber der nationalen Akkreditierungsstelle nach; 

c) weder der akkreditierte interne technische Dienst noch seine Mitarbeiter dürfen 

eine Tätigkeit ausüben, die ihre Unabhängigkeit bei der Beurteilung oder ihre 

Integrität im Zusammenhang mit den Tätigkeitskategorien, für die sie benannt 

wurden, beeinträchtigen könnte; 

d) der akkreditierte interne technische Dienst erbringt seine Leistungen 

ausschließlich für das Unternehmen, dem er angehört. 

(3) Ein akkreditierter interner technischer Dienst muss für die Zwecke des Artikels 44 

der Kommission nicht notifiziert werden; allerdings werden der benennenden 

Genehmigungsbehörde auf deren Verlangen von dem Unternehmen, zu dem er 

gehört, oder von der nationalen Akkreditierungsstelle Informationen über die 

Akkreditierung übermittelt. 

Artikel 42 

Vorschriften für die Bewertung von technischen Diensten und akkreditierten internen 

technischen Diensten 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50 delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung dieser Verordnung durch die Festlegung der Vorschriften, die die technischen 

Dienste für ihre Bewertung gemäß Artikel 43 und für die Akkreditierung interner technischer 

Dienste gemäß Artikel 41 erfüllen müssen, zu erlassen. 
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Artikel 43 

Bewertung der Fähigkeiten der technischen Dienste 

(1) Die benennende Genehmigungsbehörde erstellt einen Bewertungsbericht als 

Nachweis der Bewertung des geprüften technischen Dienstes und gegebenenfalls 

der Zweigunternehmen oder Unterauftragnehmer im Hinblick auf die Einhaltung 

der Anforderungen dieser Verordnung und der gemäß dieser Verordnung erlassenen 

delegierten Rechtsakte. Dieser Bericht kann eine von einer Akkreditierungsstelle 

erstellte Akkreditierungsbescheinigung beinhalten. 

(2) Die Bewertung, auf die sich der in Absatz 1 genannte Bericht stützt, wird gemäß den 

Bestimmungen durchgeführt, die in einem gemäß Artikel 42 erlassenen delegierten 

Rechtsakt festgelegt werden. Der Bewertungsbericht wird mindestens alle drei Jahre 

überprüft. 

(3) Der Bewertungsbericht wird der Kommission auf Anforderung übermittelt. Basiert 

die Bewertung nicht auf einer Akkreditierungsbescheinigung, die von einer 

nationalen Akkreditierungsstelle ausgestellt wurde und in der diese bescheinigt, dass 

der technische Dienst die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, so legt die 

benennende Genehmigungsbehörde der Kommission die Unterlagen vor, die die 

Kompetenz des technischen Dienstes belegen, sowie die Vereinbarungen, die 

getroffen wurden, um sicherzustellen, dass der technische Dienst regelmäßig von der 

benennenden Genehmigungsbehörde überwacht wird und den Anforderungen dieser 

Verordnung und der gemäß dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte genügt. 
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(4) Die Genehmigungsbehörde, die gemäß Artikel 40 Absatz 2 als technischer Dienst 

benannt werden will, weist die Einhaltung der Vorschriften anhand einer Bewertung 

nach, die von Bewertern durchgeführt wird, die in keinerlei Verbindung mit der 

bewerteten Tätigkeit stehen. Diese Bewerter können derselben Organisation 

angehören, sofern sie in verwaltungstechnischer Hinsicht von dem Personal, das die 

bewertete Tätigkeit durchführt, getrennt sind. 

(5) Ein akkreditierter interner technischer Dienst hat die einschlägigen Bestimmungen 

dieses Artikels einzuhalten. 

Artikel 44 

Notifizierungsverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission den Namen, die Anschrift 

einschließlich der E-Mail-Adresse, die Namen der zuständigen Personen und die 

Tätigkeitskategorien eines jeden technischen Dienstes, den sie benannt haben, sowie 

alle anschließenden Änderungen dieser Benennungen. Bei der Notifizierung ist 

anzugeben, für welche im Anhang dieser Verordnung aufgeführten Gegenstände die 

technischen Dienste benannt wurden. 

(2) Ein technischer Dienst darf die Tätigkeiten gemäß Artikel 40 Absatz 1 für die 

benennende Genehmigungsbehörde, die für die Typgenehmigung zuständig ist, nur 

dann durchführen, wenn er der Kommission zuvor gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels notifiziert wurde. 
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(3) Der in Absatz 2 genannte technische Dienst kann ungeachtet der Kategorie oder 

Kategorien der Tätigkeiten, die er nach Artikel 40 Absatz 1 durchführen wird, von 

mehreren benennenden Genehmigungsbehörden benannt und von den 

Mitgliedstaaten dieser benennenden Genehmigungsbehörden notifiziert werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle späteren einschlägigen 

Änderungen der Benennung. 

(5) Ist es in Anwendung eines der gemäß dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte 

erforderlich, eine bestimmte Organisation oder zuständige Stelle, deren Tätigkeit 

nicht in Artikel 40 Absatz 1 erfasst ist, aufgrund des betreffenden Rechtsakts zu 

benennen, so erfolgt die Notifizierung gemäß diesem Artikel. 

(6) Die Kommission veröffentlicht die Liste der nach diesem Artikel notifizierten 

technischen Dienste mit den dazugehörigen Angaben auf ihrer Website. 
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Artikel 45 

Änderungen der Benennungen 

(1) Falls eine benennende Genehmigungsbehörde feststellt oder davon unterrichtet wird, 

dass ein technischer Dienst die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen 

nicht mehr erfüllt oder dass er seinen Pflichten nicht nachkommt, schränkt sie 

gegebenenfalls die Benennung ein, setzt sie aus oder nimmt sie zurück, wobei sie das 

Ausmaß berücksichtigt, in dem diese Anforderungen nicht erfüllt wurden oder diesen 

Pflichten nicht nachgekommen wurde. Der Mitgliedstaat, der diesen technischen 

Dienst notifiziert hat, unterrichtet die Kommission unverzüglich davon. Die 

Kommission ändert die in Artikel 44 Absatz 6 genannten veröffentlichten 

Informationen entsprechend ab. 

(2) Wird die Benennung eingeschränkt, ausgesetzt oder zurückgenommen oder stellt der 

technische Dienst seine Tätigkeit ein, so trifft die benennende Genehmigungsbehörde 

die geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Akten dieses technischen 

Dienstes entweder von einem anderen technischen Dienst weiterbearbeitet oder für 

die benennende Genehmigungsbehörde oder für die Marktüberwachungsbehörden 

auf deren Verlangen bereitgehalten werden. 
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Artikel 46 

Anfechtung der Kompetenz technischer Dienste 

(1) Die Kommission untersucht alle Fälle, in denen sie die Kompetenz eines technischen 

Dienstes oder die dauerhafte Erfüllung der entsprechenden Anforderungen und 

Pflichten durch einen technischen Dienst anzweifelt oder ihr Zweifel daran zur 

Kenntnis gebracht werden. 

(2) Der Mitgliedstaat der benennenden Genehmigungsbehörde erteilt der Kommission 

auf Ersuchen sämtliche Auskünfte über die Grundlage für die Benennung oder die 

Aufrechterhaltung der Benennung des betreffenden technischen Dienstes. 

(3) Die Kommission stellt sicher, dass alle im Verlauf ihrer Untersuchungen erlangten 

sensiblen Informationen vertraulich behandelt werden. 

(4) Stellt die Kommission fest, dass ein technischer Dienst die Anforderungen für seine 

Benennung nicht oder nicht mehr erfüllt, so unterrichtet sie hierüber den 

Mitgliedstaat der benennenden Genehmigungsbehörde. 
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Die Kommission fordert diesen Mitgliedstaat auf, erforderlichenfalls die Benennung 

einzuschränken, auszusetzen oder zurückzunehmen. 

Ergreift ein Mitgliedstaat die erforderlichen Korrekturmaßnahmen nicht, so kann die 

Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, um die Benennung des betreffenden 

technischen Dienstes einzuschränken, auszusetzen oder zurückzunehmen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Die Kommission unterrichtet den von diesen 

Durchführungsrechtsakten betroffenen Mitgliedstaat und aktualisiert die nach 

Artikel 44 Absatz 6 veröffentlichten Informationen entsprechend. 

Artikel 47 

Pflichten der technischen Dienste in Bezug auf ihre Tätigkeit 

(1) Technische Dienste führen die Tätigkeiten der Kategorien, für die sie benannt 

wurden, für die benennende Genehmigungsbehörde im Einklang mit den 

Bewertungs- und Prüfverfahren gemäß dieser Verordnung durch. 
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(2) Die technischen Dienste überwachen die Prüfungen, die für die Genehmigung oder 

die Kontrollen nach dieser Verordnung erforderlich sind, oder führen diese selbst 

durch. Ein technischer Dienst darf nur die Prüfungen, Bewertungen oder Kontrollen 

durchführen, für die er von seiner Genehmigungsbehörde ordnungsgemäß benannt 

wurde. 

(3) Ein technischer Dienst muss stets 

a) seiner benennenden Genehmigungsbehörde gestatten, den technischen Dienst 

gegebenenfalls bei der Konformitätsbewertung zu beaufsichtigen, und 

b) seiner benennenden Genehmigungsbehörde unbeschadet des Artikels 38 

Absatz 10 und des Artikels 48 auf Anforderung Informationen über seine in 

den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallenden Tätigkeitskategorien 

bereitstellen. 

(4) Stellt ein technischer Dienst fest, dass ein Hersteller die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen nicht erfüllt hat, so teilt er dies der benennenden 

Genehmigungsbehörde mit, damit diese vom Hersteller verlangt, angemessene 

Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, und erst dann einen Typgenehmigungsbogen 

ausstellt, wenn die angemessenen Korrekturmaßnahmen zur Zufriedenheit der 

Genehmigungsbehörde getroffen wurden. 
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(5) Wurde bereits ein Typgenehmigungsbogen ausgestellt und stellt ein für die 

benennende Genehmigungsbehörde tätiger technischer Dienst im Rahmen der 

Überwachung der Übereinstimmung der Produktion fest, dass eine nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. ein nicht für den Straßenverkehr 

bestimmtes mobiles Gerät den Anforderungen dieser Verordnung nicht mehr 

entspricht, so teilt er dies der benennenden Genehmigungsbehörde mit. Die 

Genehmigungsbehörde ergreift die in Artikel 23 vorgesehenen geeigneten 

Maßnahmen. 

Artikel 48 

Informationspflichten der technischen Dienste 

(1) Die technischen Dienste melden ihrer benennenden Genehmigungsbehörde: 

a) jede festgestellte Nichtübereinstimmung, die eine Verweigerung, 

Einschränkung, Aussetzung oder Rücknahme eines Typgenehmigungsbogens 

erfordern kann; 

b) alle Umstände, die Folgen für den Geltungsbereich und die Bedingungen ihrer 

Benennung haben; 

c) jedes Auskunftsersuchen über ihre Tätigkeiten, das sie von einer 

Marktüberwachungsbehörde erhalten haben. 

(2) Auf Verlangen ihrer benennenden Genehmigungsbehörde legen die technischen 

Dienste Informationen über die Tätigkeiten im Rahmen ihrer Benennung und alle 

ihre anderen Tätigkeiten vor, einschließlich grenzüberschreitender Tätigkeiten und 

Vergabe von Unteraufträgen. 
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KAPITEL XII 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE UND DELEGIERTE RECHTSAKTE 

Artikel 49 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit ▌ der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 

eingesetzten Technischen Ausschuss – Landwirtschaftliche Fahrzeuge (TC-AV) 

unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

Artikel 50 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 6, Artikel 16 

Absatz 2, Artikel 22 Absatz 9, Artikel 23 Absatz 6 und Artikel 42 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 6, Artikel 16 Absatz 2, Artikel 22 

Absatz 9, Artikel 23 Absatz 6 und Artikel 42 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Delegierte Rechtsakte, die gemäß Artikel 5 Absatz 6, Artikel 16 Absatz 2, Artikel 22 

Absatz 9, Artikel 23 Absatz 6 oder Artikel 42 erlassen wurden, treten nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

(7) Die Kommission erlässt die delegierten Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 6, 

Artikel 16 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 9, Artikel 23 Absatz 6 und Artikel 42 vor dem 

… [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

KAPITEL XIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 51 

Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020 

In Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 wird folgende Nummer angefügt: 

„71. [Verordnung XXX] über die Genehmigung und Marktüberwachung von nicht für 

den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten, die auf 

öffentlichen Straßen verkehren, und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=


 

 146 

Artikel 52 

Forum für den Informationsaustausch über die Durchsetzung 

▌ 

(1) Das von der Kommission im Einklang mit Artikel 11 der Verordnung 

(EU) 2018/858 eingerichtete Forum für den Informationsaustausch über die 

Durchsetzung (im Folgenden „Forum“) prüft 

a) Fragen im Zusammenhang mit der einheitlichen Auslegung der in dieser 

Verordnung festgelegten Anforderungen; 

b) die Ergebnisse der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Typgenehmigung 

und der Marktüberwachung; 

c) Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung für die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen an die Bewertung, Benennung und Überwachung 

technischer Dienste; 

d) von Wirtschaftsakteuren begangene Verstöße; 

e) die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen 

nach Kapitel IX; 

f) die Planung, Koordinierung und Ergebnisse der 

Marktüberwachungstätigkeiten. 

▌ 
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(2) Artikel 11 Absätze 1, 4, 5, 6 und 7 der Verordnung (EU) 2018/858 gilt 

entsprechend. Wann immer es für die Umsetzung dieser Verordnung zweckmäßig 

ist, werden Interessenträger, die mit Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit dem 

Straßenverkehr befasst sind, eingeladen, als Beobachter am Forum teilzunehmen. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung 

a) gelten Artikel 30 Absatz 2 und Artikel 32 der Verordnung (EU) 2019/1020 

nicht; 

b) gelten die Bezugnahmen auf „ADCO“ in Artikel 11 Absatz 8, Artikel 30 

Absätze 1 und 3, Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 33 der Verordnung 

(EU) 2019/1020 als Bezugnahmen auf das Forum. 

Artikel 53 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 

diese Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der 

Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission diese Vorschriften bis zum [Amt für Veröffentlichungen: bitte das 

Datum – den genauen Tag vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung – 

einfügen] mit und melden ihr unverzüglich spätere Änderungen. 
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(2) Zu Verstößen, die Sanktionen nach sich ziehen, gehören mindestens 

a) die Abgabe falscher Erklärungen während der Genehmigungsverfahren oder 

bei gemäß Kapitel IX getroffenen Korrekturmaßnahmen oder 

beschränkenden Maßnahmen; 

b) die Verfälschung der Ergebnisse von Prüfungen für die Typgenehmigung, für 

die Übereinstimmung im Betrieb oder für die Marktüberwachung; 

c) die Vorenthaltung von Daten oder technischen Spezifikationen, die zu einem 

Rückruf, einer Versagung oder einer Rücknahme des EU-

Typgenehmigungsbogens führen könnten; 

d) die Weigerung, Informationen zugänglich zu machen; 

e) die Bereitstellung genehmigungspflichtiger nicht für den Straßenverkehr 

bestimmter mobiler Maschinen und Geräte auf dem Markt oder deren 

Inbetriebnahme ohne Genehmigung oder Fälschung von Dokumenten oder 

Kennzeichnungen in dieser Absicht durch Wirtschaftsakteure; 

f) die Nichterfüllung der für Wirtschaftsakteure geltenden Pflichten; 

g) die Nichtkonformität technischer Dienste in Bezug auf die für ihre Benennung 

geltenden Anforderungen. 

www.parlament.gv.at



 

 149 

Artikel 54 

Überprüfung 

(1) Bis zum ... [96 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Durchführung dieser Verordnung vor, dem sie gegebenenfalls entsprechende 

Gesetzgebungsvorschläge beifügt. 

(2) Der Bericht beruht auf einer Konsultation der maßgeblichen Interessenträger und 

berücksichtigt die einschlägigen europäischen oder internationalen Normen und die 

in Absatz 3 genannten Informationen. 

(3) Bis zum ... [84 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] unterrichten die 

Mitgliedstaaten die Kommission über Folgendes: 

a) die Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten Verfahren für die 

Typgenehmigung und die Marktüberwachung; 

b) die Anzahl der nach dieser Verordnung erteilten EU-Typgenehmigungen und 

EU-Einzelgenehmigungen ▌; 

c) die nationalen Anforderungen für die nationale Typgenehmigung für 

Kleinserienfahrzeuge, die nationale Einzelgenehmigung und die nationale 

Typgenehmigung sowie die Anzahl der seit dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung erteilten solchen Genehmigungen. 
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Artikel 55 

Übergangsbestimmungen 

Abweichend von dieser Verordnung können die Mitgliedstaaten bis elf Jahre nach dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung nationale Rechtsvorschriften über die nationale 

Typgenehmigung von nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und 

Geräten zum Verkehr auf öffentlichen Straßen auf diejenigen nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräte anwenden, die zwischen dem ... [Bitte Datum des 

Geltungsbeginns einfügen] und elf Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in 

Verkehr gebracht werden. Während dieses Zeitraums kann der Hersteller entweder eine EU-

Typgenehmigung bzw. eine EU-Einzelgenehmigung beantragen oder die einschlägigen 

nationalen Rechtsvorschriften einhalten. 

Artikel 56 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Ab dem ... [Datum des Inkrafttretens] können die nationalen Behörden eine EU-

Typgenehmigung für einen neuen Typ von nicht für den Straßenverkehr bestimmten 

mobilen Maschinen und Geräten oder eine EU-Einzelgenehmigung für eine neue nicht für 

den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine bzw. ein neues nicht für den 

Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät erteilen, und dürfen sie – unbeschadet des 

Artikels 5 Absatz 6 und des Kapitels IX – die Zulassung, das Inverkehrbringen oder die 

Inbetriebnahme einer neuen nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschine 

bzw. eines neuen nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Geräts nicht 

untersagen, wenn die nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschine oder das 

nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Gerät die Anforderungen dieser 

Verordnung und der gemäß dieser Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte einhält, falls ein Hersteller dies beantragt. 
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Sobald die nationalen Behörden eine EU-Typgenehmigung für einen neuen Typ von nicht 

für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten oder eine EU-

Einzelgenehmigung für eine neue nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschine bzw. ein neues nicht für den Straßenverkehr bestimmtes mobiles Gerät erteilt 

haben, verweigern sie nicht die Erteilung weiterer EU-Typgenehmigungen oder weiterer 

EU-Einzelgenehmigungen, wenn die nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschine oder das nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Gerät die 

Anforderungen dieser Verordnung und der gemäß dieser Verordnung erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte einhält, falls ein Hersteller dies 

beantragt. 

Diese Verordnung gilt ab dem [Amt für Veröffentlichung: Bitte Datum einfügen – 36 Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0346
Änderung der Verordnung (EU) 2016/2031 über Maßnahmen zum Schutz 
vor Pflanzenschädlingen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates 
in Bezug auf Mehrjahresprogramme für Erhebungen, Meldungen über das Auftreten 
geregelter Nicht-Quarantäneschädlinge, befristete Ausnahmen von Einfuhrverboten 
und besonderen Einfuhrbestimmungen und Festlegung von Verfahren für deren 
Gewährung, befristete Einfuhrbestimmungen für Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und 
andere Gegenstände mit hohem Risiko, die Festlegung von Verfahren für die Auflistung 
von Pflanzen mit hohem Risiko, den Inhalt von Pflanzengesundheitszeugnissen, die 
Verwendung von Pflanzenpässen und in Bezug auf bestimmte Berichtspflichten für 
abgegrenzte Gebiete und Erhebungen über Schädlinge (COM(2023)0661 – C9-
0391/2023 – 2023/0378(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0661),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0391/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Dezember 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 13. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                                
1 ABl. C, C/2024/1588, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1588/oj.
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A9-0035/2024), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0378 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf Mehrjahresprogramme für Erhebungen, 
Meldungen über das Auftreten geregelter Nicht-Quarantäneschädlinge, befristete 
Ausnahmen von Einfuhrverboten und besonderen Einfuhrbestimmungen und 
Festlegung von Verfahren für deren Gewährung, befristete Einfuhrbestimmungen für 
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände mit hohem Risiko, die 
Festlegung von Verfahren für die Auflistung von Pflanzen mit hohem Risiko, den Inhalt 
von Pflanzengesundheitszeugnissen, die Verwendung von Pflanzenpässen und in Bezug 
auf bestimmte Berichtspflichten für abgegrenzte Gebiete und Erhebungen über 
Schädlinge* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

▌

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C, C/2024/1588, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1588/oj. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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(1) Es sind mehr Klarheit, Transparenz und Kohärenz erforderlich, um die 

ordnungsgemäße Umsetzung der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen 

Parlaments und des Rates3 sicherzustellen, da gesunde Pflanzen für eine 

nachhaltige Agrarproduktion und nachhaltige Gartenbauerzeugnisse unerlässlich 

sind und zu Ernährungssicherheit und Lebensmittelsicherheit beitragen. 

(2) Die Verordnung (EU) 2016/2031 enthält Vorschriften über Maßnahmen zum Schutz 

vor Pflanzenschädlingen. Diese Vorschriften umfassen die Einstufung und 

Auflistung geregelter Schädlinge, Anforderungen an das Einführen bestimmter 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderer Gegenstände in das Gebiet der Union und 

ihre Verbringung innerhalb des Gebiets der Union, Erhebungen, Meldungen von 

Ausbrüchen, Maßnahmen zur Tilgung von Schädlingen, falls im Gebiet der Union 

festgestellt, und Zertifizierung. 

(3) Darüber hinaus enthält die Verordnung (EU) 2016/2031 eine Reihe von 

Berichtspflichten in den Bereichen Einrichtung von abgegrenzten Gebieten und 

Erhebungen zu Unionsquarantäneschädlingen, prioritären Schädlingen und 

Schutzgebiet-Quarantäneschädlingen, die im Einklang mit der Mitteilung der 

Kommission vom 16. März 2023 mit dem Titel „Langfristige Wettbewerbsfähigkeit 

der EU: Blick über 2030 hinaus“ vereinfacht werden sollten. 

                                                 
3 Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) 
Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 
2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates (ABl. L 317 vom 23.11.2016, S. 4). 
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(4) Berichtspflichten spielen eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der 

ordnungsgemäßen Überwachung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften. Es ist 

jedoch wichtig, diese Anforderungen zu straffen und harmonisierte, standardisierte 

und digitalisierte Verfahren zu fördern, um sicherzustellen, dass sie den Zweck 

erfüllen, für den sie bestimmt waren, und um die Bürokratie zu reduzieren und den 

Verwaltungsaufwand und die finanzielle Belastung zu begrenzen. 

(5) Gemäß Artikel 18 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/2031 teilen die 

Mitgliedstaaten der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten bis zum 30. April 

jedes Jahres die Anzahl und die Orte der abgegrenzten Gebiete, die betreffenden 

Schädlinge und die entsprechenden diesbezüglichen Maßnahmen im vorherigen 

Kalenderjahr mit. 
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(6) Wie die Erfahrungen bei der Anwendung der Verordnung (EU) 2016/2031 gezeigt 

haben, ist es für die Zwecke der Koordinierung der Pflanzenschutzpolitik auf 

Unionsebene wirksamer, die abgegrenzten Gebiete unmittelbar nach ihrer 

Einrichtung zu melden. Die unverzügliche Meldung abgegrenzter Gebiete durch 

einen Mitgliedstaat an die anderen Mitgliedstaaten, die Kommission und die 

Unternehmer trägt dazu bei, sich über das Auftreten und die Ausbreitung des 

betreffenden Schädlings zu informieren und über die nächsten zu ergreifenden 

Maßnahmen zu entscheiden. Daher sollten die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 18 

Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/2031 verpflichtet werden, der Kommission und 

den anderen Mitgliedstaaten die abgegrenzten Gebiete unmittelbar nach ihrer 

Einrichtung zusammen mit den betreffenden Schädlingen und den jeweils ergriffenen 

Maßnahmen zu melden. Eine solche Verpflichtung bringt keinen neuen 

Verwaltungsaufwand mit sich, da die unverzügliche Meldung abgegrenzter Gebiete 

eine bestehende Verpflichtung gemäß Anhang I Nummer 7.1 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission4 ist und derzeit von 

allen Mitgliedstaaten praktiziert wird. Durch die Festlegung dieser Verpflichtung in 

Artikel 18 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/2031 wird die Klarheit über die 

geltenden Vorschriften für abgegrenzte Gebiete weiter erhöht, wobei die 

entsprechende Verpflichtung in der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 

aufgehoben werden sollte, um Überschneidungen der jeweiligen Bestimmungen zu 

vermeiden. 

                                                 
4 Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission vom 30. September 

2019 mit Vorschriften zur Funktionsweise des Informationsmanagementsystems für 
amtliche Kontrollen und seiner Systemkomponenten („IMSOC-Verordnung“) (ABl. 
L 261 vom 14.10.2019, S. 37). 
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(7) Wie die Erfahrung mit der Anwendung von Artikel 18 Absatz 6 der Verordnung 

(EU) 2016/2031 gezeigt hat, bringt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, der 

Kommission und den anderen Mitgliedstaaten bis zum 30. April jedes Jahres die 

Zahl und die Orte der eingerichteten abgegrenzten Gebiete, die betreffenden 

Schädlinge und die entsprechenden im vorherigen Kalenderjahr ergriffenen 

Maßnahmen mitzuteilen, zudem lediglich einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand 

mit sich und hat keinen praktischen Nutzen zusätzlich zur Verpflichtung zur 

sofortigen Meldung der abgegrenzten Gebiete. Sie sollte daher aus diesem Artikel 

gestrichen werden. 

(8) Aus Gründen der Kohärenz mit der Änderung von Artikel 18 Absatz 6 der 

Verordnung (EU) 2016/2031 sollten die Meldungen gemäß Artikel 19 Absatz 2 und 

die Aufhebung der abgegrenzten Gebiete gemäß Artikel 19 Absatz 4 ebenfalls über 

das elektronische Meldesystem gemäß Artikel 103 der genannten Verordnung 

erfolgen. 
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(9) Erfahrungsgemäß benötigen die Mitgliedstaaten in bestimmten Fällen die 

Unterstützung von Sachverständigen, um rasch gegen ein neues Auftreten von 

bestimmten Schädlingen in ihrem Hoheitsgebiet vorgehen zu können. Daher sollte 

ein Einsatzteam der Union für Notfälle im Bereich der Pflanzengesundheit (im 

Folgenden „das Team“) eingerichtet werden, das den Mitgliedstaaten auf deren 

Ersuchen bei den gemäß den Artikeln 10 bis 19 sowie den Artikeln 27 und 28 der 

Verordnung (EU) 2016/2031 in Bezug auf Unionsquarantäneschädlinge zu 

treffenden Maßnahmen sowie bei den gemäß Artikel 30 der genannten 

Verordnung zu treffenden Maßnahmen Soforthilfe leistet. Um das Gebiet der 

Union vor möglichen Ausbrüchen in Drittländern zu schützen, die an das Gebiet 

der Union angrenzen oder ein unmittelbares pflanzengesundheitliches Risiko für 

dieses Gebiet darstellen, könnte das Team auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder 

mehrerer Mitgliedstaaten oder des betreffenden Drittlandes auch zur Verfügung 

stehen, um Drittländern bei einem Auftreten von Unionsquarantäneschädlingen 

und Schädlingen, die den gemäß Artikel 30 der genannten Verordnung erlassenen 

Maßnahmen unterliegen, in ihrem Gebiet Soforthilfe zu leisten. 

(10) Um eine angemessene Arbeitsweise des Teams sicherzustellen, sollten Vorschriften 

zu seiner Benennung, Zusammensetzung und Finanzierung durch die 

Kommission festgelegt werden. Aus Gründen der besseren Koordinierung und 

Effizienz sollten die Mitglieder des Teams von der Kommission in Absprache mit 

den betreffenden Mitgliedstaaten oder Drittländern aus einer Reihe von den 

Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Sachverständigen ernannt werden, die über 

unterschiedliche Fachkenntnisse im Bereich der Pflanzengesundheit verfügen 

sollten. 
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(11) Gemäß Artikel 22 Absatz 3, Artikel 24 Absatz 2 und Artikel 34 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2016/2031 übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission und 

den anderen Mitgliedstaaten bis zum 30. April jedes Jahres die Ergebnisse der im 

vorherigen Kalenderjahr durchgeführten Erhebungen über das Auftreten bestimmter 

Schädlinge im Gebiet der Union. Dabei handelt es sich um 

Unionsquarantäneschädlinge, Schädlinge, die den gemäß den Artikeln 29 und 30 der 

Verordnung (EU) 2016/2031 ergriffenen Maßnahmen unterliegen, prioritäre 

Schädlinge bzw. Schutzgebiet-Quarantäneschädlinge. Darüber hinaus müssen die 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/2031 der 

Kommission und den anderen Mitgliedstaaten auf Anfrage ihre 

Mehrjahresprogramme für Erhebungen bei deren Einrichtung melden. Um die 

Rationalisierung und Digitalisierung der Berichterstattung zu verbessern, sollten 

die betreffenden Artikel dahin gehend geändert werden, dass die Meldungen über 

das in Artikel 103 der genannten Verordnung genannte elektronische Meldesystem 

zu übermitteln sind. 

(12) Gemäß Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2016/2031 werden 

die Mehrjahresprogramme für Erhebungen für einen Zeitraum von fünf bis sieben 

Jahren aufgestellt. Um die Herausforderungen bei der Durchführung des 

Mehrjahresprogramms für Erhebungen bewältigen zu können und den 

Verwaltungsaufwand für die zuständigen Behörden zu verringern, sollte dieser 

Zeitraum auf zehn Jahre verlängert werden, und es sollte eine Verpflichtung zur 

Überprüfungen und Aktualisierung bestehen. 
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(13) In Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2016/2031 ist festgelegt, 

dass die Kommission, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass die Kriterien in Bezug 

auf Schädlinge, die nicht in der Liste der Unionsquarantäneschädlinge aufgeführt 

sind, gemäß Anhang I Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 der genannten Verordnung 

erfüllt sind, unverzüglich im Wege von Durchführungsrechtsakten Maßnahmen in 

Bezug auf die von diesem Schädling ausgehenden Risiken ergreift. 

(14) Während der Umsetzung dieser Bestimmung äußerten einige Mitgliedstaaten Zweifel 

am genauen Anwendungsbereich des Begriffs „Maßnahmen“ und insbesondere 

daran, ob er sich auf Maßnahmen bezieht, die im Rahmen der Einfuhr oder des 

internen Warenverkehrs ergriffen werden, um das Eindringen und die Ausbreitung 

des betreffenden Schädlings im Gebiet der Union zu verhindern. Daher und aus 

Gründen der Rechtsklarheit und Vollständigkeit sollte Artikel 30 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2016/2031 dahin gehend geändert werden, dass ausdrücklich 

darauf hingewiesen wird, dass diese Maßnahmen das Verbot der Verbringung in das 

Gebiet der Union, der Verbringung innerhalb des Gebiets der Union, des Besitzes, 

der Vermehrung oder der Freisetzung des betreffenden Schädlings im Gebiet der 

Union sowie Anforderungen an die Verbringung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen 

und anderen Gegenständen in die Union und ihre Verbringung innerhalb der Union 

umfassen können. Gemäß den Artikeln 8 und 48 der genannten Verordnung sollte 

es jedoch weiterhin gestattet sein, Ausnahmen von diesen Verboten zu gewähren, 

wenn dies beispielsweise für einschlägige Forschungs- oder Züchtungsvorhaben 

in Bezug auf Resistenzen oder Toleranzen erforderlich ist. 
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(15) In Artikel 41 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/2031 ist festgelegt, dass die 

Mitgliedstaaten, falls Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegenstände unter 

Verstoß gegen Absatz 1 des genannten Artikels in das Gebiet der Union eingeführt 

oder innerhalb dieses Gebiets verbracht wurden, die erforderlichen Maßnahmen 

gemäß den Rechtsvorschriften der Union über amtliche Kontrollen ergreifen und die 

Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über das elektronische Meldesystem 

gemäß Artikel 103 der genannten Verordnung unterrichten. Dieser Artikel enthält die 

Bestimmung, das Auftreten von Unionsquarantäneschädlingen auf diesen Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen zu verhindern. 

(16) In Artikel 37 der Verordnung (EU) 2016/2031, der Maßnahmen zur Verhütung des 

Auftretens von geregelten Nicht-Quarantäneschädlingen (im Folgenden „RNQPs“) 

oberhalb der festgelegten Schwellenwerte auf den betreffenden zum Anpflanzen 

bestimmten Pflanzen betrifft, wenn diese in das Gebiet der Union verbracht oder 

innerhalb des Gebiets der Union verbracht werden, ist jedoch keine Meldepflicht 

für die Nichteinhaltung der entsprechenden Vorschriften vorgesehen. 

  Daher sollte Artikel 37 der Verordnung (EU) 2016/2031 dahin gehend geändert 

werden, dass vorgesehen wird, dass die Mitgliedstaaten im Falle der Nichteinhaltung 

der Bestimmungen über RNQPs die erforderlichen Maßnahmen ▌ ergreifen und die 

Kommission, die anderen Mitgliedstaaten und das betreffende Drittland über das in 

Artikel 103 der Verordnung (EU) 2016/2031 genannte elektronische Meldesystem 

unterrichten. 
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(17) Folglich sollte Artikel 104 der Verordnung (EU) 2016/2031, der Meldungen bei 

Auftreten von Schädlingen betrifft, auch einen Verweis auf Artikel 37 Absatz 10 der 

genannten Verordnung enthalten. 

(18) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung des Verfahrens für 

die Auflistung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen mit 

hohem Risiko gemäß Artikel 42 Absatz 1 zu erlassen. Dieses Verfahren sollte alle 

folgenden Elemente umfassen: die Erstellung der jeweiligen Nachweise für die 

Bewertung der Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände mit 

hohem Risiko, die nach dem Erhalt dieser Nachweise zu ergreifenden Maßnahmen, 

die Verfahren ▌der jeweiligen Bewertung, die Behandlung von Dossiers, die die 

Vertraulichkeit und den Datenschutz betreffen. Dies ist notwendig, weil die 

Erfahrung gezeigt hat, dass ein bestimmtes Verfahren für die Auflistung von 

Pflanzen mit hohem Risiko Transparenz und Kohärenz für die Mitgliedstaaten, 

Drittländer und die betroffenen Unternehmer gewährleisten könnte. 
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(19) In bestimmten Fällen ist es angezeigt, das Verbringen bestimmter Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse oder anderer Gegenstände aus bestimmten Drittländern in das 

Gebiet der Union abweichend von dem jeweiligen Verbot gemäß Artikel 40 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2016/2031 oder den besonderen und gleichwertigen 

Anforderungen, die in dem gemäß Artikel 41 Absatz 2 erlassenen 

Durchführungsrechtsakt festgelegt sind, zuzulassen. Die betreffenden Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände sind derzeit in den Anhängen VI bzw. 

VII der Durchführungsverordnung (EU) 2019/20725 aufgeführt. Dabei handelt es 

sich um Fälle, in denen die Kommission Nachweise erhalten hat, die den Erlass 

befristeter Ausnahmen mit gleichwertigen oder strengeren Anforderungen als den 

in Artikel 41 der Verordnung (EU) 2016/2031 genannten Anforderungen 

rechtfertigen, oder in denen ein Drittland eine solche befristete Ausnahme beantragt 

und schriftliche Garantien dafür vorgelegt hat, dass die Maßnahmen, die es in seinem 

Hoheitsgebiet anwendet, das von diesen Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder 

anderen Gegenständen ausgehende Risiko wirksam verringern, und eine Bewertung 

ergeben hat, dass das Risiko für das Gebiet der Union durch die Anwendung 

bestimmter befristeter Maßnahmen gemäß Anhang II Abschnitt 1 Nummern 2 und 3 

der Verordnung (EU) 2016/2031 auf ein annehmbares Maß reduziert werden kann. 

(20) Aus Gründen der Klarheit, Kohärenz und Transparenz sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die solche 

Ausnahmen vorsehen. Aus Gründen der Vollständigkeit sollten in diesen 

Rechtsakten auch die befristeten und verhältnismäßigen Maßnahmen festgelegt 

werden, die erforderlich sind, um das jeweilige Pflanzengesundheitsrisiko auf ein 

hinnehmbares Maß zu senken ▌ . 

                                                 
5 Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 der Kommission vom 28. November 

2019 zur Festlegung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 690/2008 der Kommission sowie zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2019 der Kommission (ABl. L 319 vom 
10.12.2019, S. 1). 
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(21) Damit sie rechtzeitig überprüft werden können, sollte die Geltungsdauer all dieser 

Durchführungsrechtsakte fünf Jahre nicht überschreiten. In Ausnahmefällen, 

wenn dies auf der Grundlage einer aktualisierten Bewertung gerechtfertigt ist, 

sollte es möglich sein, diesen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu verlängern und 

die betreffende Ausnahmeregelung an geänderte Bedingungen zu knüpfen, um 

etwaigen Pflanzengesundheitsrisiken entgegenzuwirken. 

(22) Darüber hinaus sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/2031 mit Elementen 

zu erlassen, die das Verfahren betreffen, das zur Gewährung befristeter Ausnahmen 

von Artikel 40 Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 2 einzuhalten ist. Dies ist notwendig, 

weil die Erfahrungen seit dem Erlass der Verordnung (EU) 2016/2031 gezeigt haben, 

dass ein standardisiertes Verfahren für die Gewährung solcher befristeter 

Ausnahmeregelungen erforderlich ist, um Transparenz und Kohärenz für die 

Mitgliedstaaten, Drittländer und die betroffenen Unternehmer zu gewährleisten. 
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(23) Gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/2031 sind Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegenstände von der Liste der Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände mit hohem Risiko zu streichen, wenn 

auf der Grundlage einer Risikobewertung der Schluss gezogen wird, dass ihre 

Verbringung in das Gebiet der Union Verboten, besonderen Anforderungen oder gar 

keinen Anforderungen unterliegt. Die Erfahrung mit der Anwendung dieses Artikels 

hat jedoch gezeigt, dass das Einführen dieser Waren in das Gebiet der Union in 

bestimmten Fällen besonderen Maßnahmen unterliegen könnte, die das jeweilige 

Pflanzengesundheitsrisiko auf ein hinnehmbares Maß verringern, während für einige 

der betreffenden Schädlinge ▌ eine umfassende Bewertung noch aussteht. Aus 

diesem Grund sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

um Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände aus der gemäß Artikel 42 

Absatz 3 angenommenen Liste der Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen 

Gegenstände mit hohem Risiko zu streichen, wenn von ihnen ein 

Pflanzengesundheitsrisiko ausgeht, das noch nicht vollständig bewertet wurde und 

für sie noch kein Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 42 Absatz 4 erlassen wurde. 

Um jedes Pflanzengesundheitsrisiko auf ein hinnehmbares Maß zu verringern, 

sollten in diesen Rechtsakten befristete Maßnahmen in Bezug auf das Einführen 

dieser Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände in das Gebiet der 

Union festgelegt werden, und die Befristung sollte auf den verhältnismäßigen, 

angemessenen Zeitraum begrenzt sein, der für die Durchführung der 

vollständigen Bewertung erforderlich ist. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates6 

ausgeübt werden. 

▌ 

                                                 
6  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj). 
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(24) Gemäß Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/2031 legt die 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten gleichwertige Anforderungen 

auf Antrag eines bestimmten Drittlands fest, wenn das betreffende Drittland im 

Rahmen seiner amtlichen Kontrolltätigkeit durch die Anwendung einer oder 

mehrerer festgelegter Maßnahmen ein Pflanzenschutzschutzniveau gewährleistet, das 

den besonderen Anforderungen an die Verbringung der betreffenden Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände innerhalb des Gebiets der Union 

gleichwertig ist. 

(25) Die Erfahrung mit der Durchführung dieser Bestimmung hat gezeigt, dass die 

Festlegung von Anforderungen, die nur den besonderen Anforderungen an die 

Verbringung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen 

innerhalb des Gebiets der Union gleichwertig sind, weder angemessen noch möglich 

ist, wenn solche Anforderungen für die Verbringung nicht bestehen. Dies ist in der 

Praxis häufig der Fall, wenn die Unionsvorschriften Schädlinge betreffen, die nur in 

Drittländern und nicht im Gebiet der Union vorkommen, und wenn nur Vorschriften 

für die Einfuhr von Waren in das Gebiet der Union erlassen wurden. 

(26) Aus diesem Grund sollte das von dem jeweiligen Drittland beantragte 

Pflanzenschutzniveau auch den geltenden besonderen Anforderungen an das 

Verbringen der betreffenden Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen 

Gegenstände aus allen oder bestimmten Drittländern in das Gebiet der Union 

gleichwertig sein. 
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(27) Gemäß Artikel 71 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/2031 ist im 

Pflanzengesundheitszeugnis in der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ anzugeben, 

welche besondere Anforderung erfüllt ist, wenn nach dem entsprechenden, nach 

Artikel 28 Absätze 1 und 2, Artikel 30 Absätze 1 und 3, Artikel 37 Absatz 2, 

Artikel 41 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 54 Absätze 2 und 3 erlassenen 

Durchführungsrechtsakt mehrere Optionen für diese Anforderungen zur Auswahl 

stehen. Diese Angabe muss den vollständigen Wortlaut der betreffenden 

Anforderung enthalten. 

(28) Die praktische Umsetzung der Verordnung (EU) 2016/2031 hat gezeigt, dass in den 

Pflanzengesundheitszeugnissen auch auf die gemäß Artikel 37 Absatz 4 der 

Verordnung erlassenen Anforderungen Bezug genommen werden sollte, d. h. auf 

Maßnahmen zur Verhinderung des Auftretens von RNQPs auf den betreffenden zum 

Anpflanzen bestimmten Pflanzen gemäß Artikel 36 Buchstabe f der genannten 

Verordnung, sofern die betreffende Bestimmung mehrere verschiedene Optionen für 

solche Anforderungen vorsieht. Dies steht im Einklang mit dem Ansatz in Bezug auf 

Unionsquarantäneschädlinge, da in Artikel 71 Absatz 2 der genannten Verordnung 

auf den gemäß Artikel 41 Absätze 2 und 3 erlassenen Durchführungsrechtsakt Bezug 

genommen wird. Außerdem wird es den zuständigen Behörden, den Unternehmern 

und den Drittländern mehr Klarheit und Sicherheit in Bezug auf die Anwendung der 

Vorschriften über RNQPs und die jeweiligen zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen 

bieten. 
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(29) Aus diesem Grund sollte Artikel 71 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/2031 einen 

Verweis auf die gemäß Artikel 37 Absatz 4 erlassenen Durchführungsrechtsakte 

enthalten. Darüber hinaus sollte der Verweis auf Artikel 37 Absatz 2 gestrichen 

werden, da er für den Inhalt der zusätzlichen Erklärung eines 

Pflanzengesundheitszeugnisses nicht relevant ist. Die Kommission sollte 

sicherstellen, dass bis zum Geltungsbeginn dieser Bestimmung die Vorschriften 

über das Vorhandensein von RNQPs auf zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen 

aktualisiert werden, indem die einschlägigen Anforderungen der 

Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 angepasst werden.  

(30) Artikel 81 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/2031 sieht vor, dass für die 

Verbringung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen, die 

direkt an einen Endnutzer, einschließlich Hobbygärtner, geliefert werden, kein 

Pflanzenpass benötigt wird. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für Endnutzer, die 

die betreffenden Pflanzen, die betreffenden Pflanzenerzeugnisse oder die 

betreffenden anderen Gegenstände im Fernabsatz erhalten. 

(31) Wie die Erfahrung seit dem Erlass der Verordnung (EU) 2016/2031 gezeigt hat, 

wäre es angemessen, dass das Beifügen eines Pflanzenpasses in bestimmten Fällen 

für bestimmte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegenstände nicht 

erforderlich ist, selbst wenn sie im Fernabsatz vertrieben werden. Daher sollten 

der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit sie festlegen 

kann, dass die in Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe a genannte Bestimmung unter 

bestimmten Bedingungen auf bestimmte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder 

andere Gegenstände, die im Fernabsatz vertrieben werden, keine Anwendung 

findet. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

wahrgenommen werden. 
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(32) Gemäß Artikel 88 der Verordnung (EU) 2016/2031 sind die Pflanzenpässe von den 

betreffenden Unternehmern an der Handelseinheit der betreffenden Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände anzubringen, bevor sie gemäß 

Artikel 79 innerhalb des Gebiets der Union oder gemäß Artikel 80 der Verordnung 

(EU) 2016/2031 in ein Schutzgebiet bzw. innerhalb eines solchen Gebiets verbracht 

werden. Werden diese Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen Gegenstände in 

einem Paket, als Bündel oder im Behälter verbracht, so ist der Pflanzenpass am 

Paket, am Bündel oder am Behälter anzubringen. 

(33) Die Handelspraxis auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2016/2031 hat gezeigt, 

dass es in bestimmten Fällen aufgrund ihrer Größe, Form oder anderer spezifischer 

Merkmale ▌ praktisch nicht möglich ist, Pflanzenpässe an Handelseinheiten 

bestimmter Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen anzubringen. 

Stattdessen sollten die Handelseinheiten dieser Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder 

anderen Gegenstände innerhalb des Unionsgebiets verbracht werden dürfen, wenn 

ihnen ein Pflanzenpass auf andere Weise als durch physische Anbringung beigefügt 

ist. Die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/2031 an die Ausstellung von 

Pflanzenpässen für die betreffenden Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen 

Gegenstände bleiben jeweils anwendbar. 

(34) Daher sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, durch 

die gestattet wird, dass bestimmte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere 

Gegenstände aufgrund ihrer Größe, ihrer Form, der Art der Verpackung oder 

anderer spezifischer Merkmale, die diese Anbringung undurchführbar machen, ohne 

einen an ihre Handelseinheiten angebrachten Pflanzenpass verbracht werden können. 

In diesem Zusammenhang müssen die Modalitäten festgelegt werden, mit denen 

sichergestellt wird, dass der Pflanzenpass weiterhin verwendet wird, auch wenn er 

nicht angebracht ist, und sich weiterhin auf die betreffenden Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände bezieht ▌. Diese Befugnisse sollten 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 wahrgenommen werden. 
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(35) Gemäß Artikel 94 der Verordnung (EU) 2016/2031 sind an den 

Grenzkontrollstellen Pflanzenpässe auszustellen, die die 

Pflanzengesundheitszeugnisse für in das Gebiet der Union verbrachte Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegenstände ersetzen. Anstatt Pflanzenpässe an 

den Grenzkontrollstellen auszustellen, dürfen die Mitgliedstaaten das 

Pflanzengesundheitszeugnis bereits durch eine amtlich beglaubigte Kopie des 

Originals des Pflanzengesundheitszeugnisses ersetzen, die den Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnissen oder sonstigen Gegenständen beigefügt ist, bis diese den Ort 

erreichen, an dem der Pflanzenpass ausgestellt wird. Um zum 

Digitalisierungsprozess beizutragen, den Verwaltungsaufwand zu verringern und 

das in Artikel 103 der genannten Verordnung genannte elektronische 

Informationssystem in höherem Maße zu nutzen, sollten die Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit haben, in solchen Fällen die in diesem System enthaltenen 

Informationen zu verwenden, sofern das elektronische 

Pflanzengesundheitszeugnis oder eine digitale Kopie des 

Pflanzengesundheitszeugnisses in diesem System zugänglich ist und den 

zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. Angesichts der 

Garantien, die das elektronische Informationssystem in Bezug auf den sicheren 

Zugang zu Dokumenten bietet, sollte die oben genannte Option nicht mehr auf das 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats beschränkt werden, in dem die 

Pflanzengesundheitskontrollen bei der Einfuhr durchgeführt werden. Aus 

ähnlichen Gründen sollte diese Beschränkung auf das Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats auch nicht mehr für die Verwendung amtlich beglaubigter Kopien 

gelten. 
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(36) Gemäß Artikel 99 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/2031 wird der Kommission 

die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der genannten 

Verordnung durch Festlegung der Elemente zu erlassen, die in amtlichen 

Attestierungen für Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegenstände, 

ausgenommen Verpackungsmaterial aus Holz, enthalten sein müssen, die nach den 

geltenden internationalen Standards erforderlich sind. Seit der Annahme der 

Verordnung (EU) 2016/2031 wurden keine derartigen internationalen Standards 

angenommen, und derzeit werden von keiner internationalen Organisation 

Vorbereitungen für die Ausarbeitung solcher Standards durchgeführt. Daher und in 

Ermangelung solcher internationalen Standards ist es nicht möglich, auf der 

Grundlage von Artikel 99 der Verordnung (EU) 2016/2031 einen delegierten 

Rechtsakt zu erlassen, in dem die erforderlichen Elemente für die jeweiligen 

amtlichen Attestierungen festgelegt werden. Da es keinen solchen delegierten 

Rechtsakt gibt, kann die Verbringung der betreffenden Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse oder anderen Gegenstände in das Gebiet der Union nicht mit 

diesen amtlichen Attestierungen als Alternative zu Pflanzengesundheitszeugnissen 

erfolgen. 
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(37) Darüber hinaus werden gemäß bestimmten Durchführungsrechtsakten, die gemäß 

den Richtlinien 77/93/EWG7 und 2000/29/EG8 des Rates erlassen wurden, weiterhin 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände in das Gebiet der Union 

verbracht, die von anderen amtlichen Attestierungen als 

Pflanzengesundheitszeugnissen begleitet werden, die in mehreren Drittländern 

ausgestellt wurden. Bei diesen Rechtsakten handelt es sich insbesondere um die 

Entscheidungen 93/365/EG9, 93/422/EWG10, 93/423/EWG11 und den 

Durchführungsbeschluss 2013/780/EU12 der Kommission. Diese Beschlüsse wurden 

in Ermangelung einschlägiger internationaler Standards erlassen. 

 

                                                 
7 Richtlinie 77/93/EWG des Rates vom 21. Dezember 1976 über Maßnahmen zum 

Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedstaaten (ABl. L 26 vom 31.1.1977, S. 20). 

8 Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 über Maßnahmen zum Schutz der 
Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (ABl. L 169 vom 10.7.2000, S. 1). 

9 Entscheidung 93/365/EWG der Kommission vom 2. Juni 1993 zur Ermächtigung der 
Mitgliedstaaten, für wärmebehandeltes Nadelholz mit Ursprung in Kanada 
Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der Richtlinie 77/93/EWG des Rates 
vorzusehen, und zur Festlegung der Kennzeichnung des wärmebehandelten Holzes 
(ABl. L 151 vom 23.6.1993, S. 38). 

10 Entscheidung 93/422/EWG der Kommission vom 22. Juni 1993 zur Ermächtigung 
der Mitgliedstaaten, für künstlich getrocknetes Nadelholz mit Ursprung in Kanada 
Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der Richtlinie 77/93/EWG des Rates 
vorzusehen, und zur Festlegung der Kennzeichnung des künstlich getrockneten 
Holzes (ABl. L 195 vom 4.8.1993, S. 51). 

11 Entscheidung 93/423/EWG der Kommission vom 22. Juni 1993 zur Ermächtigung 
der Mitgliedstaaten, für künstlich getrocknetes Nadelholz mit Ursprung in den 
Vereinigten Staaten von Amerika Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 77/93/EWG des Rates vorzusehen, und zur Festlegung der Kennzeichnung 
des künstlich getrockneten Holzes (ABl. L 195 vom 4.8.1993, S. 55). 

12 Durchführungsbeschluss 2013/780/EU der Kommission vom 18. Dezember 2013 
über eine Ausnahmeregelung zu Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii der Richtlinie 
2000/29/EG des Rates in Bezug auf rindenfreies Schnittholz von Quercus L., 
Platanus L. und Acer saccharum Marsh. mit Ursprung in den Vereinigten Staaten 
von Amerika (ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 61). 
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(38) Die bei der Anwendung der Verordnung (EU) 2016/2031 und der noch geltenden 

Beschlüsse gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass diese amtlichen Attestierungen 

angemessene Garantien für den Pflanzenschutz im Gebiet der Union bieten, obwohl 

es niemals entsprechende internationale Standards gab. Aus diesem Grund und um 

sicherzustellen, dass amtliche Attestierungen gemäß der Verordnung (EU) 

2016/2031 weiterhin verwendet werden, sollte die Bedingung, dass die Elemente 

dieses delegierten Rechtsakts nach den geltenden internationalen Standards 

erforderlich sind, aus Artikel 99 Absatz 1 gestrichen werden. 

(39) Gemäß Artikel 103 der Verordnung (EU) 2016/2031 richtet die Kommission ein 

elektronisches System für die Übermittlung von Meldungen durch die 

Mitgliedstaaten ein. Um sicherzustellen, dass ein solches elektronisches System auch 

für die Übermittlung von Berichten wie den Berichten über die Erhebungen zu 

Unionsquarantäneschädlingen, prioritären Schädlingen, Schädlingen, die den gemäß 

den Artikeln 29 und 30 der Verordnung (EU) 2016/2031 ergriffenen Maßnahmen 

unterliegen, und Schutzgebiet-Quarantäneschädlingen angewandt werden kann, 

sollte der erste Satz des genannten Artikels geändert werden, um auch die 

Übermittlung von Berichten durch die Mitgliedstaaten aufzunehmen. Dies ist 

notwendig, um das Berichterstattungssystem zu rationalisieren und den Prozess der 

Digitalisierung von Pflanzenschutzmaßnahmen zu stärken. 

(40) Die Verordnung (EU) 2016/2031 sollte daher entsprechend geändert werden. 
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(41) Seit der Anwendung der Verordnung (EU) 2016/2031 und der Verordnung (EU) 

2017/62513 hat die Erfahrung gezeigt, dass die Meldung des Fehlens des 

Pflanzengesundheitszeugnisses oder anderer amtlicher Attestierungen im Falle 

von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen, die als Teil des 

persönlichen Gepäcks von Reisenden oder über Postdienste zum persönlichen 

Verbrauch oder zur persönlichen Verwendung in die Union verbracht werden, den 

Verwaltungsaufwand für die zuständigen Behörden im Verhältnis zu dem 

betreffenden Pflanzengesundheitsrisiko unverhältnismäßig erhöht. Sofern solche 

Sendungen den Maßnahmen gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g der 

Verordnung (EU) 2017/625 unterliegen, sollte ihre Meldung daher von Artikel 66 

Absatz 5 der genannten Verordnung ausgenommen werden, wenn die 

Nichteinhaltung das Pflanzengesundheitszeugnis oder andere amtliche 

Attestierungen gemäß Artikel 99 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/2031 betrifft. 

Um jedoch einen wirksamen Überblick über den Ursprung und die Art der 

Nichteinhaltungen in jedem Mitgliedstaat zu gewährleisten, sollten die 

zuständigen Behörden Aufzeichnungen über diese Nichteinhaltungen führen und 

der Kommission und den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 

jährlich eine Zusammenfassung dieser Aufzeichnungen übermitteln. Um die 

Rationalisierung und Digitalisierung der Berichterstattung zu verbessern, sollten 

diese Berichte über das gemäß Artikel 131 der Verordnung (EU) 2017/625 

eingerichtete Informationsmanagementsystem für amtliche Kontrollen (IMSOC) 

übermittelt werden. 

                                                 
13  Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der 
Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit 
und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 
Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 
2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 
92/438/EWG des Rates (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1). 
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(42) Damit sich die Drittländer und ihre Unternehmer an die neuen Vorschriften für die 

Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen hinsichtlich der Einhaltung der 

jeweiligen RNQP-Vorschriften anpassen können, sollte die Änderung von Artikel 71 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/2031 ab dem … [18 Monate nach Inkrafttreten 

der vorliegenden Verordnung] gelten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EU) 2016/2031 

Die Verordnung (EU) 2016/2031 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 18 Absatz 6 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(6) „Die Mitgliedstaaten melden der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 

die abgegrenzten Gebiete unmittelbar nach ihrer Einrichtung zusammen mit 

den betreffenden Schädlingen und den jeweils ergriffenen Maßnahmen. Diese 

Meldungen erfolgen über das in Artikel 103 genannte elektronische 

Meldesystem.“ 

2. In Artikel 19 wird folgender Absatz angefügt: 

„(8) Die Meldungen nach Absatz 2 und die Aufhebung der abgegrenzten Gebiete 

nach Absatz 4 erfolgen über das in Artikel 103 genannte elektronische 

Meldesystem.“ 
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3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 19a  

Einsatzteam der Union für Notfälle im Bereich der Pflanzengesundheit 

(1) Es wird ein Einsatzteam der Union für Notfälle im Bereich der 

Pflanzengesundheit (im Folgenden „das Team“) eingerichtet, das sich aus 

Sachverständigen zusammensetzt und das den Mitgliedstaaten auf deren 

Ersuchen bei den gemäß den Artikeln 10 bis 19 sowie den Artikeln 27 und 28 

der Verordnung (EU) 2016/2031 bei einem neuen Auftreten von 

Unionsquarantäneschädlingen zu treffenden Maßnahmen sowie bei den 

gemäß Artikel 30 der genannten Verordnung zu treffenden Maßnahmen 

Soforthilfe leistet. In hinreichend begründeten Fällen kann das Team ferner 

Drittländern, die an das Gebiet der Union angrenzen oder ein unmittelbares 

Pflanzengesundheitsrisiko für dieses Gebiet darstellen, auf Ersuchen eines 

Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten und des betreffenden 

Drittlandes hin Soforthilfe leisten, wenn es zu einem Auftreten von 

Unionsquarantäneschädlingen und Schädlingen, die den gemäß Artikel 30 

der genannten Verordnung erlassenen Maßnahmen unterliegen, kommt.  
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In jedem Unterstützungsfall benennt die Kommission spezifische Mitglieder 

des Teams auf Grundlage des Fachwissens der Teammitglieder und in 

Absprache mit dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland. 

Dies Unterstützung umfasst insbesondere Folgendes: 

a) Unterstützung vor Ort oder Fernunterstützung bei wissenschaftlichen, 

technischen oder auf das Management bezogene Fragen im Hinblick 

auf die Tilgung der betreffenden Schädlinge, die Prävention ihrer 

Ausbreitung und andere Maßnahmen, in enger Zusammenarbeit mit 

den zuständigen Behörden des von dem Auftreten von Schädlingen 

oder vom Verdacht eines Auftretens betroffenen Mitgliedstaats oder 

Drittlands, 

b) spezifische wissenschaftliche Beratung zu den geeigneten 

Diagnosemethoden in Abstimmung mit dem in Artikel 94 der 

Verordnung (EU) 2017/625 genannten einschlägigen 

Referenzlaboratorium der Europäischen Union und gegebenenfalls mit 

anderen Referenzlaboratorien, 

c) spezifische Unterstützung für die Koordinierung zwischen den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und Drittländer sowie 

gegebenenfalls mit den Referenzlaboratorien. 

Der Inhalt, die Bedingungen und der Zeitplan für diese Unterstützung 

werden von der Kommission im Einvernehmen mit dem betreffenden 

Mitgliedstaat oder Drittland sowie dem Mitgliedstaat, der den oder die 

Sachverständigen zur Verfügung stellt, festgelegt. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können der Kommission eine Liste der Sachverständigen 

vorlegen, die sie für die Benennung als Mitglieder des Teams vorschlagen, 

und diese Liste entsprechend aktualisieren. Bei dieser Gelegenheit 

übermitteln die Mitgliedstaaten für jeden vorgeschlagenen Sachverständigen 

alle relevanten Informationen über das berufliche Profil und das 

Fachgebiet. 

(3) Die Mitglieder des Teams haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung 

für ihre Beteiligung an den Aktivitäten des Teams vor Ort und 

gegebenenfalls für ihre Tätigkeit als Teamleiter oder Berichterstatter zu 

bestimmten Themen der Einsätze. 

Diese Aufwandsentschädigung sowie die Erstattung der Reise- und 

Aufenthaltskosten werden von der Kommission gemäß den Vorschriften für 

die Erstattung von Reise-, Aufenthalts- und sonstigen Kosten für 

Sachverständige gezahlt.“ 

4. Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 

bis zum 30. April jedes Jahres Bericht über die Ergebnisse der im vorherigen 

Kalenderjahr durchgeführten Erhebungen gemäß Absatz 1. Diese Berichte 

enthalten Informationen über den Ort der Erhebungen, den Zeitpunkt der 

Erhebungen, die betreffenden Schädlinge, Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder 

anderen Gegenstände, die Zahl der Inspektionen und Probenahmen sowie das 

Ergebnis für jeden der betreffenden Schädlinge. Diese Berichte werden an das 

von der Kommission zu diesem Zweck eingerichtete elektronische System für 

die Übermittlung der Meldungen und Berichte gemäß Artikel 103 übermittelt.“ 
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5. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Mehrjahresprogramme für Erhebungen werden für einen Zeitraum von 

fünf bis zehn Jahren aufgestellt. Die Programme werden auf der Grundlage 

der geltenden Vorschriften und der Situation im Bereich der 

Pflanzengesundheit in dem betreffenden Gebiet überprüft und aktualisiert.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission auf Anfrage ihre 

Mehrjahresprogramme für Erhebungen. Diese Meldungen sind an das 

elektronische System für die Übermittlung von Meldungen und Berichten 

gemäß Artikel 103 zu übermitteln“ 
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6. Artikel 24 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 

bis zum 30. April jedes Jahres Bericht über die Ergebnisse der im vorherigen 

Kalenderjahr durchgeführten Erhebungen gemäß Absatz 1. Diese Berichte 

werden an das elektronische System für die Übermittlung von Meldungen und 

Berichten gemäß Artikel 103 übermittelt.“ 

7. Artikel 25 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Notfallpläne können für mehrere prioritäre Schädlinge mit ähnlichen 

biologischen Eigenschaften und einem ähnlichen Wirtsartenspektrum 

erstellt werden. In diesen Fällen besteht ein Notfallplan aus einem 

allgemeinen Teil für alle darin erfassten prioritären Schädlinge und 

speziellen Teilen für jeden der betreffenden prioritären Schädlinge. Die 

Mitgliedstaaten können gleichermaßen bei der Synchronisierung von 

Plänen für bestimmte Arten und gegebenenfalls für prioritäre 

Schädlinge mit ähnlichen biologischen Eigenschaften und sich 

überschneidenden oder angrenzenden Spektren zusammenarbeiten.“ 

8. Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die genannten Maßnahmen dienen gegebenenfalls der Durchführung einer oder 

mehrerer der in Artikel 28 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis g genannten 

Bestimmungen speziell in Bezug auf jeden der betreffenden Schädlinge. Sie können 

das Verbot der Verbringung in das Gebiet, der Verbringung innerhalb des Gebiets, 

des Besitzes, der Vermehrung oder der Freisetzung dieses Schädlings im Gebiet der 

Union und/oder Anforderungen in Bezug auf das Einführen von Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen in das Gebiet der Union und die 

Verbringung innerhalb dieses Gebiets umfassen.“ 
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9. Artikel 34 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 

bis zum 30. April jedes Jahres die Ergebnisse der im vorherigen Kalenderjahr 

durchgeführten Erhebungen nach Absatz 1. Diese Meldungen sind an das 

elektronische System für die Übermittlung von Meldungen und Berichten 

gemäß Artikel 103 zu übermitteln“ 

10. In Artikel 37 wird folgender Absatz angefügt: 

„(10) Wurden zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen unter Nichteinhaltung der 

Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels in das Gebiet der Union 

eingeführt oder innerhalb dieses Gebiets verbracht, so ergreifen die 

Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ▌ und melden diese 

Nichteinhaltung und diese Maßnahmen der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten über das elektronische System für die Übermittlung von 

Meldungen und Berichten gemäß Artikel 103. 

Die Mitgliedstaaten melden diese Maßnahmen auch dem Drittland, aus dem 

die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen in das Gebiet der Union eingeführt 

wurden.“ 
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11. In Artikel 42 Absatz 1 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 105 einen 

delegierten Rechtsakt zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung des 

Verfahrens für die Auflistung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen 

Gegenständen mit hohem Risiko zu erlassen. 

Dieses Verfahren umfasst alle folgenden Elemente: 

a) die Erstellung der jeweiligen Nachweise für die Bewertung der Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände mit hohem Risiko, 

b) die nach dem Erhalt dieser Nachweise zu ergreifenden Maßnahmen, 

c) die Verfahren der jeweiligen Bewertung, 

d) die Behandlung von Dossiers im Hinblick auf Vertraulichkeit und 

Datenschutz.“ 

12. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 42a 

Befristete Ausnahmen von den Verboten gemäß den Artikeln 40 und 42 und von den 

Anforderungen gemäß Artikel 41 

(1) Abweichend von Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 41 Absatz 1 kann die 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten befristete Ausnahmen 

von dem Verbot gemäß Artikel 40 Absatz 1 und von den besonderen und 

gleichwertigen Anforderungen gemäß Artikel 41 Absatz 2 in Bezug auf das 

Einführen bestimmter Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderer Gegenstände 

aus einem oder mehreren Drittländern in das Gebiet der Union erlassen, wenn 

von ihnen ein Pflanzengesundheitsrisiko ausgeht, das noch nicht vollständig 

bewertet ist. 
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Mit diesen Durchführungsrechtsakten werden 

a) befristete Maßnahmen in Bezug auf das Verbringen dieser Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände in das Gebiet der Union 

im Einklang mit den in Anhang II Abschnitt 2 festgelegten Grundsätzen 

festgelegt und 

b) die entsprechenden Teile des Durchführungsrechtsakts gemäß Artikel 40 

Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 2 geändert, indem ein Verweis auf die 

Ausnahmeregelung für die betreffenden Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse 

oder anderen Gegenstände eingefügt wird. 

(2) Die befristeten Ausnahmeregelungen gemäß Absatz 1 dürfen nur erlassen 

werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) i) die Kommission hat Nachweise erhalten, die den Erlass befristeter 

Ausnahmen mit gleichwertigen oder strengeren Anforderungen als den 

in Artikel 41 genannten Anforderungen rechtfertigen, oder ii) das 

betreffende Drittland hat bei der Kommission einen Antrag gestellt, der 

amtliche schriftliche Garantien dafür enthält, dass in seinem 

Hoheitsgebiet vor dem und zum Zeitpunkt der Antragstellung die 

erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um dem jeweiligen 

Pflanzenschutzrisiko zu begegnen, und 

b) eine ▌ Bewertung hat ergeben, dass von diesen Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen ein Risiko ausgeht, das 

durch Anwendung der erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf das 

betreffende Pflanzengesundheitsrisiko auf ein hinnehmbares Maß 

reduziert werden kann. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 105 einen 

delegierten Rechtsakt zur Ergänzung dieser Verordnung in Bezug auf das 

Verfahren für die Gewährung der befristeten Ausnahmeregelungen gemäß 

Absatz 1 zu erlassen. In diesem delegierten Rechtsakt werden die folgenden 

Elemente des Verfahrens festgelegt: 

a) die Ausarbeitung, der Inhalt und die Vorlage des jeweiligen Antrags und 

der Dossiers durch die betreffenden Drittländer, 

b) die nach Erhalt dieser Anträge und Dossiers zu ergreifenden 

Maßnahmen, gegebenenfalls einschließlich der Konsultation 

wissenschaftlicher Gremien oder der Berücksichtigung 

wissenschaftlicher Gutachten oder Studien, 

c) die Behandlung von Anträgen und Dossiers im Hinblick auf 

Vertraulichkeit und Datenschutz. 

(4) Abweichend von Artikel 42 Absatz 2 kann die Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten befristete Ausnahmen von den in Artikel 42 

Absatz 3 genannten Rechtsakten erlassen, wenn alle folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Das jeweilige Pflanzengesundheitsrisiko der Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse oder anderen Gegenstände mit hohem Risiko ist 

noch nicht vollständig bewertet. 

b)  Eine vorläufige Bewertung hat ergeben, dass von diesen Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen ein Risiko ausgeht, 

das durch Anwendung der erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf 

das betreffende Pflanzengesundheitsrisiko auf ein hinnehmbares Maß 

reduziert werden kann. 

c) In Bezug auf die betreffenden Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder 

anderen Gegenstände wurde noch kein Durchführungsrechtsakt gemäß 

Artikel 42 Absatz 4 erlassen. 
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In diesen Durchführungsrechtsakten werden befristete Maßnahmen festgelegt, 

die erforderlich sind, um das jeweilige Pflanzengesundheitsrisiko in Bezug auf 

das Einführen dieser Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände 

in die Union auf ein hinnehmbares Maß zu verringern. 

(5) In den in den Absätzen 1 ▌ und 4 genannten Durchführungsrechtsakten wird 

vorgesehen, dass das betreffende Drittland jährlich über die Anwendung der 

jeweiligen befristeten Maßnahmen Bericht erstattet. Führt der betreffende 

Bericht zu dem Schluss, dass dem betreffenden Risiko durch die gemeldeten 

Maßnahmen nicht angemessen begegnet wird, so wird der Rechtsakt, in dem 

diese Maßnahmen vorgesehen sind, bei Bedarf unverzüglich aufgehoben oder 

geändert. 

(6) Die Geltungsdauer der in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte ▌ darf 

fünf Jahre nicht überschreiten. Dieser Zeitraum kann jedoch erneuert werden, 

und die betreffende Ausnahmeregelung kann an geänderte Bedingungen 

geknüpft werden, wenn dies auf der Grundlage einer aktualisierten 

Bewertung gerechtfertigt ist. 

(7) Die in den Absätzen 1 ▌ und 4 genannten Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 107 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“ 
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13. Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Das betreffende Drittland gewährleistet, indem es im Rahmen seiner amtlichen 

Kontrolltätigkeit eine oder mehrere festgelegte Maßnahmen durchführt, in 

Bezug auf das Einführen der entsprechenden Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse 

und anderen Gegenstände aus anderen Drittländern in das Gebiet der Union 

und/oder ihre Verbringung innerhalb des Gebiets der Union ein 

Pflanzenschutzniveau, das den besonderen Anforderungen gleichwertig ist;“ 

14. Artikel 71 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Im Pflanzengesundheitszeugnis wird in der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ 

angegeben, welcher besonderen Anforderung genügt wird, wenn nach dem 

entsprechenden, nach Artikel 28 Absätze 1 und 2, Artikel 30 Absätze 1 und 3, 

Artikel 37 Absatz 4, Artikel 41 Absätze 2 und 3 oder Artikel 54 Absätze 2 und 

3 erlassenen Durchführungsrechtsakt mehrere verschiedene Optionen für diese 

Anforderungen zur Auswahl stehen. Diese Angabe enthält den vollständigen 

Wortlaut der entsprechenden Anforderung. Im Falle einer oder mehrerer 

Kategorien von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen gemäß Artikel 37 

Absatz 7 in Bezug auf unionsgeregelte Nicht-Quarantäneschädlinge enthält 

diese Angabe den vollständigen Wortlaut der für die betreffende Kategorie 

geltenden Option.“ 

15.  In Artikel 81 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Die Kommission kann anhand von Durchführungsrechtsakten Fälle 

definieren, in denen die in Absatz 1 Buchstabe a genannte Bestimmung 

unter bestimmten Bedingungen für bestimmte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse 

oder andere Gegenstände, die im Fernabsatz vertrieben werden, nicht gilt. In 

diesen Durchführungsrechtsakten können bestimmte 

Anwendungsbedingungen genauer definiert werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 107 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.“ 
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16. In Artikel 88 werden folgende Absätze angefügt: 

„Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen 

festlegen zur 

a) Festlegung der Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände ▌, die 

abweichend von Absatz 1 innerhalb des Unionsgebiets verbracht werden 

dürfen, wenn ihnen ein Pflanzenpass auf andere Weise als durch physische 

Anbringung beigefügt ist, weil ihre Größe, Form, Art der Verpackung oder die 

Geschwindigkeit ihres Handels diese Anbringung unmöglich macht oder stark 

erschwert, und 

b) Vorschriften festlegt, mit denen sichergestellt wird, dass der betreffende 

Pflanzenpass, auch wenn er nicht angebracht ist, sich stets auf die betreffenden 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderen Gegenstände bezieht. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 107 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.“ 

17. Artikel 94 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten 

beschließen, dass ein Pflanzengesundheitszeugnis am Eintrittsort der 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen Gegenstände in das Gebiet der 

Union durch i) eine amtlich beglaubigte Kopie des ursprünglichen 

Pflanzengesundheitszeugnisses ersetzt wird. Die amtlich beglaubigte Kopie 

des ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses wird von der zuständigen 

Behörde ausgestellt und ist den betreffenden Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen 

und anderen Gegenständen während ihrer Verbringung nur so lange 

beigefügt, bis der Pflanzenpass ausgestellt ist; oder ii) es werden unter der 

Bedingung, dass das elektronische Pflanzengesundheitszeugnis oder eine 

digitale Kopie des Pflanzengesundheitszeugnisses in dem elektronischen 

Informationssystem gemäß Artikel 103 verfügbar ist, die in diesem System 

enthaltenen Informationen während der Verbringung der betreffenden 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder sonstigen Gegenstände bis zu dem Ort, 

an dem der Pflanzenpass ausgestellt wird, den zuständigen Behörden auf 

Verlangen breitgestellt.“ 
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18. Artikel 99 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 105 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen die 

erforderlichen Elemente amtlicher Attestierungen speziell für Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegenstände mit Ausnahme von 

Verpackungsmaterial aus Holz festgelegt werden, die zum Nachweis der 

Umsetzung der Maßnahmen vorgelegt werden müssen, die gemäß Artikel 28 

Absätze 1 oder 2, Artikel 30 Absätze 1 oder 3, Artikel 41 Absätze 2 oder 3, 

Artikel 44 oder Artikel 54 Absätze 2 oder 3 erlassen wurden bzw. werden.“ 

19. In Artikel 103 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„Die Kommission richtet ein elektronisches System ein, mit dem die Mitgliedstaaten 

Meldungen und Berichte übermitteln können.“ 

20. Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten besondere 

Vorschriften für die Übermittlung von Meldungen nach Artikel 9 Absätze 1 und 2, 

Artikel 11, Artikel 17 Absatz 3, Artikel 18 Absatz 6, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 19 

Absatz 8, Artikel 28 Absatz 7, Artikel 29 Absatz 3 Unterabsatz 1, Artikel 30 

Absatz 8, Artikel 33 Absatz 1, Artikel 37 Absatz 10, Artikel 40 Absatz 4, Artikel 41 

Absatz 4, Artikel 46 Absatz 4, Artikel 49 Absatz 6, Artikel 53 Absatz 4, Artikel 54 

Absatz 4, Artikel 62 Absatz 1, Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 95 Absatz 5 

festlegen.“ 
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Artikel 2  

Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 

In Artikel 66 der Verordnung (EU) 2017/625 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(5a) Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände, die den 

Maßnahmen gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g unterliegen und die als 

Teil des persönlichen Gepäcks von Reisenden oder über Postdienste zum 

persönlichen Verbrauch oder zur persönliche Verwendung in die Union 

verbracht werden, sind von der in Absatz 5 festgelegten Meldepflicht 

ausgenommen, wenn die Nichteinhaltung das Fehlen des 

Pflanzengesundheitszeugnisses oder anderer amtlicher Attestierung gemäß 

Artikel 99 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/2031 betrifft. 

Die zuständigen Behörden führen Aufzeichnungen über diese 

Nichteinhaltungen und übermitteln der Kommission und den zuständigen 

Behörden der anderen Mitgliedstaaten jährlich eine Zusammenfassung 

dieser Aufzeichnungen.  

Dieser Bericht wird über das IMSOC übermittelt.“ 
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Artikel 3 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 1 Nummer 14 gilt ab … [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0347
Transparenz und Integrität von Rating-Tätigkeiten in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Governance (ESG)
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Transparenz und Integrität von Rating-Tätigkeiten in den Bereichen Umwelt, Soziales 
und Governance (ESG) (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0314),

– unter Hinweis auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0203/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 4. Oktober 
20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. Oktober 20232, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses,

                                                
1 ABl. C, C/2023/1354, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1354/oj.
2 ABl. C, C/2024/883, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/883/oj.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0417/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0177 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Transparenz und Integrität von Rating-Tätigkeiten in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Governance (ESG) und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C , C/2024/883, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/883/oj 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 25. September 2015 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen 

einen neuen globalen Rahmen zur nachhaltigen Entwicklung: die Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung3, deren Kernstück die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind. 

Die Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2016 „Auf dem Weg in eine nachhaltige 

Zukunft“4 bindet die Nachhaltigkeitsziele in den politischen Rahmen der Union ein, um 

sicherzustellen, dass alle innen- und außenpolitischen Maßnahmen und Initiativen der 

Union diese Ziele von Beginn an mitberücksichtigen. In den Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates vom 20. Juni 20175 wurde die Entschlossenheit der Union und der 

Mitgliedstaaten bekräftigt, die Agenda 2030 vollständig, kohärent, umfassend, integrativ 

und wirksam und in enger Zusammenarbeit mit den Partnern und anderen Akteuren 

umzusetzen. Darüber hinaus haben über 3 000 Personen die Grundsätze der Vereinten 

Nationen für verantwortungsbewusstes Investment unterzeichnet, die ein verwaltetes 

Vermögen von über 100 Billionen EUR repräsentieren. Die Kommission hat am 

11. Dezember 2019 ihre Mitteilung „über den europäischen Grünen Deal“6 veröffentlicht. 

Am 30. Juni 2021 unterzeichneten das Europäische Parlament und der Rat das 

Europäische Klimagesetz, mit dem das in der Mitteilung der Kommission vom 

11. Dezember 2019 mit dem Titel „Der europäische Grüne Deal“ festgelegte Ziel, 

Wirtschaft und Gesellschaft der Union bis 2050 klimaneutral zu gestalten, im 

Unionsrecht verankert wird. 

                                                 
3 Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (UN 2015). 
4 COM(2016)0739. 
5 CO EUR 17, CONCL. Nummer 5. 
6 Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 „Der europäische Grüne Deal“, 

COM(2019)0640. 
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(2) Der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist von entscheidender Bedeutung, um die 

langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Wirtschaft der Union und die 

Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in der Union sicherzustellen und die 

Erderwärmung deutlich unter der 1,5-Grad-Grenze zu halten. Die nachhaltige 

Entwicklung steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt der Unionspolitik, und ihre soziale und 

umweltpolitische Dimension wird in den Verträgen der Union anerkannt.  

(3) Um die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in der Union zu erreichen, müssen die 

Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Dafür ist es notwendig, das 

Potenzial des Binnenmarkts in vollem Umfang auszuschöpfen. In diesem Zusammenhang 

ist es entscheidend, Hindernisse für die effiziente Lenkung von Kapital hin zu nachhaltigen 

Investitionen im Binnenmarkt zu beseitigen und die Entstehung solcher Hindernisse zu 

verhindern und Regeln und Standards festzulegen, um einerseits nachhaltige 

Finanzierungen zu fördern und andererseits Investitionen zu bremsen, die sich 

nachteilig auf die Verwirklichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auswirken 

können. 

(4) Der Ansatz der EU für nachhaltiges und inklusives Wachstum ist in den 20 Grundsätzen 

der europäischen Säule sozialer Rechte verankert, um einen gerechten Übergang zu diesem 

Ziel und zu politischen Maßnahmen sicherzustellen, bei denen niemand zurückgelassen 

wird. Darüber hinaus bietet der soziale Besitzstand der EU, einschließlich der Strategien 

der Union der Gleichheit7, Standards in den Bereichen Arbeitsrecht, Gleichstellung, 

Zugänglichkeit, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Nichtdiskriminierung. 

                                                 
7 Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter; LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie; 

Strategischer Rahmen für die Roma; Strategie für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. 
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(5) Die Finanzmärkte spielen eine entscheidende Rolle bei der Kanalisierung von Kapital in 

Investitionen, die für die Verwirklichung der Klima- und Umweltziele der Union 

erforderlich sind. Im März 2018 veröffentlichte die Kommission ihren Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“8, in dem sie ihre Strategie für ein nachhaltiges 

Finanzwesen aufstellte. Die Ziele dieses Aktionsplans bestehen darin, 

Nachhaltigkeitsfaktoren in das Risikomanagement einzubeziehen und Kapitalflüsse in 

nachhaltige Investitionen umzulenken, um ein nachhaltiges und inklusives Wachstum zu 

erreichen. 

(6) Im Rahmen des Aktionsplans hat die Kommission eine Studie mit dem Titel „Study on 

sustainability-related ratings, data and research“ (Studie über nachhaltigkeitsbezogene 

Ratings, Daten und Forschung)9 in Auftrag gegeben, um eine Bestandsaufnahme der 

Entwicklungen auf dem Markt für nachhaltigkeitsbezogene Produkte und Dienstleistungen 

vorzunehmen, die wichtigsten Marktteilnehmer zu ermitteln und mögliche Mängel 

aufzuzeigen. Diese Studie enthielt eine Bestandsaufnahme und Klassifizierung der auf dem 

Markt vorhandenen Marktakteure, Nachhaltigkeitsprodukte und -dienstleistungen sowie 

eine Analyse der Nutzung und der wahrgenommenen Qualität von 

nachhaltigkeitsbezogenen Produkten und Dienstleistungen durch die Marktteilnehmer. In 

der Studie wurden bestehende Interessenkonflikte, der Mangel an Transparenz und 

Genauigkeit der Methoden für Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings („ESG-Ratings“) 

und die mangelnde Klarheit in Bezug auf die Terminologie und die Tätigkeiten der ESG-

Rating-Anbieter hervorgehoben. 

                                                 
8 Aktionsplan der Kommission: Finanzierung nachhaltigen Wachstums (COM(2018)0097). 
9 Europäische Kommission, Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und 

Kapitalmarktunion, „Study on sustainability-related ratings, data and research“, Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2021, 
https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850. 
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(7) Im Rahmen des europäischen Grünen Deals hat die Kommission eine neue nachhaltige 

Strategie vorgelegt. Die neue Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen wurde am 6. Juli 

202110 angenommen.. 

(8) Als Folgemaßnahme kündigte die Kommission in der neuen Strategie für ein nachhaltiges 

Finanzwesen eine öffentliche Konsultation zu ESG-Ratings an, die in eine 

Folgenabschätzung einfließen soll. In der öffentlichen Konsultation, die 2022 stattfand, 

bestätigten die Interessenträger ihre Bedenken hinsichtlich der mangelnden Transparenz 

der ESG-Rating-Methoden und -ziele und der Klarheit der ESG-Rating-Tätigkeiten. Da 

Vertrauen für das Funktionieren der Finanzmärkte von zentraler Bedeutung ist, sollte 

diese mangelnde Transparenz und Zuverlässigkeit von ESG-Ratings dringend beseitigt 

werden. 

(9) Auf internationaler Ebene hat die Internationale Organisation der 

Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) im November 2021 einen Bericht veröffentlicht, 

der eine Reihe von Empfehlungen zu Anbietern von ESG-Ratings und Datenprodukten 

enthält11. Die Kommission und die ESMA sollten die Anwendung der im November 2021 

veröffentlichten IOSCO-Empfehlungen für ESG-Ratings berücksichtigen, wenn sie 

bewerten, ob ein Drittland oder ein ESG-Rating-Anbieter die Anforderungen dieser 

Verordnung für die Zwecke der Gleichwertigkeit, Übernahme oder Anerkennung erfüllt. 

                                                 
10 Mitteilung der Kommission über die Strategie zur Finanzierung einer nachhaltigen 

Wirtschaft COM(2021)0390. 
IOSCO-Bericht über ESG-Ratings und Anbieter von Datenprodukten, abrufbar unter: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf. 
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(10) ESG-Ratings spielen auf den globalen Kapitalmärkten eine wichtige Rolle, da Anleger, 

Kreditnehmer und Emittenten diese ESG-Ratings zunehmend für den Prozess fundierter, 

nachhaltiger Investitions- und Finanzierungsentscheidungen nutzen. Unter anderem 

verwenden Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Lebens- und 

Nichtlebensversicherungsunternehmen und Rückversicherungsunternehmen diese ESG-

Ratings häufig als Referenz für die Nachhaltigkeitsleistung oder für die mit ihrer 

Anlagetätigkeit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen. Damit wirken sich 

ESG-Ratings erheblich auf das Funktionieren der Märkte sowie das Vertrauen von 

Anlegern und Verbrauchern aus. Um sicherzustellen, dass die in der Union verwendeten 

ESG-Ratings unabhängig, wenn möglich vergleichbar, unparteiisch, systematisch und 

von angemessener Qualität sind, ist es wichtig, dass ESG-Rating-Tätigkeiten im Einklang 

mit den Grundsätzen der Integrität, Transparenz, Verantwortung und guten 

Unternehmensführung durchgeführt werden und zugleich zur Agenda der Union für ein 

nachhaltiges Finanzwesen beitragen. Eine bessere Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit 

der ESG-Ratings würde die Effizienz dieses rasch wachsenden Markts steigern und so 

Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele des Grünen Deals erleichtern. 

(11) ESG-Ratings spielen eine wichtige Rolle für das reibungslose Funktionieren des 

Unionsmarkts für nachhaltige Finanzierungen, da sie wichtige Informationsquellen für 

Anlagestrategien, Risikomanagement und Offenlegungspflichten von Anlegern und 

Finanzinstituten bereitstellen. Daher muss sichergestellt werden, dass ESG-Ratings den 

Nutzern wesentliche entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stellen und dass 

die Nutzer von ESG-Ratings die Ziele, die ESG-Ratings verfolgen, sowie die spezifischen 

Aspekte und Parameter, die diese Ratings messen, besser verstehen. 
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(12) Die verschiedenen Geschäftsmodelle des ESG-Rating-Markts müssen anerkannt werden. 

Ein erstes Geschäftsmodell ist das Modell des zahlenden Nutzers, bei dem die Nutzer in 

erster Linie Anleger sind, die ESG-Ratings für Anlageentscheidungen erwerben. Ein 

zweites Geschäftsmodell ist das Modell des zahlenden Emittenten, bei dem Unternehmen 

ESG-Ratings erwerben, um Risiken und Chancen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit zu 

bewerten. Um für eine größere Zuverlässigkeit der in der EU abgegebenen Ratings zu 

sorgen, sollten bewertete Objekte oder Emittenten eines bewerteten Objekts die 

Möglichkeit haben, die vom ESG-Rating-Anbieter verwendeten Daten zu überprüfen. Zu 

diesem Zweck kann ein bewertetes Objekt oder ein Emittent eines bewerteten Objekts auf 

Antrag auf den Datensatz zugreifen, der für die Abgabe seines Ratings verwendet wurde. 

Dies würde dem bewerteten Objekt oder dem Emittenten eines bewerteten Objekts die 

Möglichkeit geben, auf etwaige sachliche Fehler in dem verwendeten Datensatz 

hinzuweisen, die sich möglicherweise auf die Qualität künftiger Ratings auswirken 

könnten. Hierbei sollte es sich um ein reines Instrument zur Überprüfung von Fakten 

handeln; bewertete Objekte oder Emittenten eines bewerteten Objekts sollten in keinem 

Fall in der Lage sein, die Ratingmethoden oder das Ratingergebnis in irgendeiner Weise 

zu beeinflussen. Die Mitteilung an den Emittenten sollte nur vor der ersten Abgabe des 

Ratings und nicht für nachfolgende Aktualisierungen gelten. Diese Bestimmung dient 

dazu, das bewertete Unternehmen darüber zu informieren, dass der ESG-Rating-

Anbieter bewertet wird.  
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(13) Die Mitgliedstaaten regeln und überwachen weder die Tätigkeiten von ESG-Rating-

Anbietern noch die Bedingungen für die Abgabe von ESG-Ratings. Bei ihren 

Bestrebungen, die Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitszielen und den Zielen des 

europäischen Grünen Deals sicherzustellen, würden die Mitgliedstaaten angesichts der 

schon bestehenden Unterschiede und mangels Transparenz und gemeinsamer Vorschriften 

unterschiedliche Maßnahmen und Ansätze beschließen, was das ordnungsgemäße 

Funktionieren des Binnenmarkts unmittelbar beeinträchtigen und behindern und für den 

ESG-Rating-Markt von Nachteil sein würde. ESG-Rating-Anbieter, die ESG-Ratings für 

die Verwendung durch Finanzinstitute und -unternehmen in der Union abgeben, würden in 

den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlichen Vorschriften unterliegen. 

Unterschiedliche Standards und Marktgepflogenheiten würden es schwierig machen, 

Klarheit über die Erstellung von ESG-Ratings zu erhalten und deren Vergleich zu 

ermöglichen, wodurch ungleiche Marktbedingungen für die Nutzer und zusätzliche 

Hindernisse im Binnenmarkt entstehen und Investitionsentscheidungen verzerrt werden 

könnten. 

(14) Diese Verordnung ergänzt den bestehenden EU-Rahmen für ein nachhaltiges Finanzwesen. 

Letztlich sollten ESG-Ratings den Informationsfluss erleichtern, um 

Anlageentscheidungen zu erleichtern.  
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(15) Für die angemessene Festlegung des räumlichen Geltungsbereichs sollte sich diese 

Verordnung auf das Konzept „einer Tätigkeit in der Union“ stützen, wobei zu 

unterscheiden ist, ob die ESG-Rating-Anbieter innerhalb oder außerhalb der Union 

niedergelassen sind. In dem ersten Fall sollten in der Union niedergelassene ESG-

Rating-Anbieter dann als in der Union tätig gelten, wenn sie ihre ESG-Ratings auf ihrer 

Website oder auf andere Weise abgeben und veröffentlichen oder wenn sie ihre ESG-

Ratings im Rahmen von Abonnements oder anderen vertraglichen Beziehungen an 

regulierte Finanzunternehmen in der Union, an Unternehmen, die in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates12 fallen, an Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 

2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates13 fallen, insbesondere in 

Bezug auf Emittenten aus Drittländern, deren Wertpapiere zum Handel auf geregelten 

EU-Märkten zugelassen sind, oder an Behörden der Union oder der Mitgliedstaaten 

abgeben und verbreiten. Im zweiten Fall sollten außerhalb der Union niedergelassene 

Anbieter nur dann als in der Union tätig gelten, wenn sie ihre Ratings im Rahmen von 

Abonnements oder sonstigen vertragliche Beziehungen an dieselben Unternehmen 

abgeben und verbreiten wie in der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter.  

                                                 
12 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19). 

13 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 
2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen 
über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 
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(16) Mit dieser Verordnung soll die Ausgabe, den Vertrieb und gegebenenfalls die 

Veröffentlichung von ESG-Ratings festgelegt werden, ohne deren Verwendung zu 

regeln. Angesichts des räumlichen Geltungsbereichs dieser Verordnung, der an das 

Konzept der Tätigkeit in der Union gebunden ist, sollten die Nutzer von ESG-Ratings 

mit ESG-Rating-Anbietern zusammenarbeiten, die gemäß den Bestimmungen dieser 

Verordnung zugelassen oder registriert sind. In einigen wenigen Fällen kann sich ein 

Nutzer in der Union jedoch dafür entscheiden, mit einem außerhalb der Union 

niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter zusammenzuarbeiten, der nicht nach dieser 

Verordnung zugelassen oder anerkannt ist. In solchen Fällen sollten bestimmte 

Bedingungen streng eingehalten werden, um jegliches Umgehungsrisiko zu vermeiden. 

(17) Um die Bandbreite der Produkte, für die diese Verordnung gilt, angemessen zu 

definieren, beschränkt sich die Definition des ESG-Ratings auf Stellungnahmen oder 

Punktbewertungen, die sowohl auf einer etablierten Methode als auch auf einem 

definierten Ranking-System beruhen. So sollte beispielsweise die Einstufung eines 

Objekts in eine Kategorie oder eine Skala, die entweder positiv oder negativ ist, auf der 

Grundlage einer etablierten Methode in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und 

Menschenrechte oder Governance-Faktoren oder auf die Exposition gegenüber Risiken 

als Ranking-System im Sinne dieser Verordnung betrachtet werden. 
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(18) Diese Verordnung sollte nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung von Daten 

über die Faktoren Umwelt, Soziales und Menschenrechte sowie Governance gelten, die 

nicht zur Erstellung eines ESG-Ratings führen. Darüber hinaus sollten solche 

Vorschriften nicht für Produkte oder Dienstleistungen gelten, die ein Element eines 

ESG-Ratings enthalten, darunter Wertpapieranalysen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates14. Externe Bewertungen europäischer 

grüner Anleihen und Käuferstellungnahmen zu grünen Anleihen, zu als ökologisch 

nachhaltig vermarkteten Anleihen, zu nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen, zu 

Darlehen und zu anderen Arten von Schuldtiteln sollten ebenfalls nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Vorschriften fallen, soweit diese externen Bewertungen und 

Käuferstellungnahmen keine ESG-Ratings des Bewerters oder des Anbieters von 

Käuferstellungnahmen enthalten. Die externen Bewertungen umfassen Berichte vor der 

Emission, z. B. über Finanzierungsrahmen, Bewertungen nach der Emission, etwa 

Erlösverwendungsberichte, und Wirkungsberichte. Darüber hinaus sollten diese 

Vorschriften nicht für Ratings gelten, die ausschließlich für Akkreditierungs- oder 

Zertifizierungsverfahren entwickelt wurden, die nicht auf Investitions- und 

Finanzanalysen oder eine entsprechende Entscheidungsfindung ausgerichtet sind. 

Schließlich sollten diese Vorschriften nicht für ESG-Kennzeichnungstätigkeiten gelten, 

wenn diese für Unternehmen, Finanzinstrumente oder entsprechende Produkte 

vorgenommen werden. Diese Ausnahme ist an ESG-Gütesiegel geknüpft, die nicht mit 

der Offenlegung eines ESG-Ratings verbunden sind. 

                                                 
14 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 

über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU (Neufassung) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 
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(19) Diese Verordnung sollten grundsätzlich nicht für Ratings gelten, die von Mitgliedern 

des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) erstellt werden. Damit soll 

sichergestellt werden, dass sich diese Verordnung nicht versehentlich auf Maßnahmen 

des ESZB auswirkt, mit denen bei der Verfolgung des vorrangigen Ziels des ESZB, die 

Preisstabilität zu gewährleisten und die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union zu 

unterstützen, im geldpolitischen Sicherheitenrahmen des ESZB klimapolitische oder 

sonstige ökologische, soziale und Governance-bezogene Erwägungen berücksichtigt 

werden sollen. 

(20) Legt ein Unternehmen oder Finanzinstitut Informationen über seine eigenen 

Nachhaltigkeitsauswirkungen, -risiken und -chancen oder über die seiner 

Wertschöpfungskette offen, so sollten diese Informationen nicht als ESG-Rating im 

Sinne dieser Verordnung betrachtet werden. 

(21) Diese Verordnung sollte nicht für private ESG-Ratings gelten, die aufgrund eines 

Einzelauftrags erstellt werden und ausschließlich der Person zur Verfügung gestellt 

werden, die den Auftrag erteilt hat, und die nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung 

durch Abonnement oder auf anderem Wege bestimmt sind. Die Verordnung sollte auch 

nicht für von regulierten Finanzunternehmen abgegebene ESG-Ratings gelten, die 

ausschließlich für interne Zwecke oder für die Bereitstellung interner oder 

gruppeninterner Finanzdienstleistungen oder -produkte verwendet werden.  
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(22) Um das Funktionieren des Binnenmarkts und das Niveau des Anlegerschutzes weiter zu 

verbessern, ist es wichtig, für ausreichende und kohärente Transparenz in Bezug auf 

ESG-Ratings zu sorgen, die von regulierten Finanzunternehmen abgegeben werden und 

in ihre Finanzprodukte oder -dienstleistungen eingebunden sind, wenn solche Ratings 

offengelegt werden und daher für Dritte sichtbar sind. Die Anleger sollten angemessene 

Informationen über die den ESG-Ratings zugrunde liegenden Methoden erhalten, die in 

den Marketingmitteilungen offengelegt werden sollten. Daher sollte diese Verordnung 

auch die mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des 

Rates15 eingeführten Offenlegungspflichten in Bezug auf Marketingmitteilungen 

ergänzen. Eine ähnliche Offenlegung sollte auch von allen anderen regulierten 

Finanzunternehmen in der Union verlangt werden, die im Rahmen ihrer 

Marketingmitteilungen ein ESG-Rating offenlegen, ohne unter die Verordnung (EU) 

2019/2088 zu fallen. Die Anleger sollten über einen Link zur einschlägigen Website 

dieselben Informationen erhalten, wie sie von den ESG-Rating-Anbietern gemäß 

Anhang III Nummer 1 der vorliegenden Verordnung verlangt werden, wobei die 

Informationen zu berücksichtigen ist, die bereits von Finanzmarktteilnehmern und 

Finanzberatern gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 offengelegt wurden. Sonstige 

regulierte Finanzunternehmen sollten dieselben Informationen offenlegen, wobei die 

verschiedenen Arten von Finanzprodukten, ihre Merkmale und die Unterschiede 

zwischen ihnen sowie das Erfordernis zu berücksichtigen sind, Überschneidungen mit 

Informationen zu verhindern, die bereits gemäß geltenden Aufsichtsanforderungen 

veröffentlicht werden. Generell sollten Überschneidungen bei den geltenden 

Offenlegungspflichten vermieden werden. Um auch hier Doppelregelungen zu 

verhindern, sollten regulierte Finanzunternehmen, die ESG-Ratings abgeben und diese 

Ratings in Finanzprodukte oder -dienstleistungen einbinden, die sie Dritten anbieten, 

vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden. 

                                                 
15 Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 

November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1). 
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(23) Organisationen ohne Erwerbszweck, die ESG-Ratings für nichtkommerzielle Zwecke 

abgeben und diese Ratings kostenlos veröffentlichen, sollten nicht als in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallend betrachtet werden. Sie sollten sich 

jedoch bemühen, die in dieser Verordnung festgelegten Transparenzanforderungen 

soweit anwendbar zu berücksichtigen. Organisationen ohne Erwerbszweck, die für die 

Meldung von Daten oder den Erhalt von Ratings über ihre Plattform Gebühren für 

bewertete Objekte erheben oder die von Nutzern Gebühren für den Zugang zu 

Informationen im Zusammenhang mit ESG-Ratings verlangen, sollten den 

Anforderungen dieser Verordnung unterliegen. 

(24) Natürliche Personen, einschließlich Hochschulangehörige und Journalisten, die ESG-

Ratings für nichtgewerbliche Zwecke veröffentlichen und verbreiten, sollten nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(25) Zur Bewertung des ESG-Profils von Unternehmen und als Teil ihrer nachhaltigen 

Investitions- und Finanzierungsentscheidungen stützen sich Kreditinstitute, 

Wertpapierfirmen, Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen u. a. sowohl 

auf externe ESG-Ratings als auch auf externe ESG-Datenprodukte. Die Finanzinstitute 

sollten im Falle von Vorwürfen der Grünfärberei in Bezug auf ihre Finanzprodukte die 

Verantwortung tragen, während die alleinige Verbreitung von auf proprietären oder 

etablierten Methoden fußenden ESG-Informationen über Unternehmen oder 

Finanzprodukte, zu denen unter anderem Datensätze zu Emissionen und Daten über 

Kontroversen gehören, nicht unter diese Verordnung fallen sollte. Die Kommission 

sollte eine Überprüfung dieser Verordnung vornehmen, bei der bewertet wird, ob der 

festgelegte Anwendungsbereich ausreicht, um das Vertrauen von Anlegern und 

Verbrauchern in die Nachhaltigkeitsleistung von Finanzprodukten und -

dienstleistungen sicherzustellen, und bei Bedarf eine Erweiterung des Kreises der unter 

diese Verordnung fallenden ESG-Datenprodukte und der Anbieter von ESG-

Datenprodukten ins Auge fassen.  
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(26) Es ist wichtig, Vorschriften festzulegen, die sicherstellen, dass ESG-Ratings, die von in der 

Union zugelassenen ESG-Rating-Anbietern abgegeben werden, von angemessener Qualität 

sind, angemessenen Anforderungen unterliegen, wobei das Vorhandensein verschiedener 

Geschäftsmodelle zu akzeptieren ist, und für die Marktintegrität sorgen. Diese 

Vorschriften würden für allgemeine ESG-Ratings gelten, die Umwelt-, Sozial- und 

Governance-Faktoren erfassen, sowie für Ratings, die nur einen einzigen Umwelt-, Sozial- 

oder Governance-Faktor oder eine Teilkomponente dieses Faktors berücksichtigen. 

Anstelle einer einzigen ESG-Kennzahl, die die Faktoren Umwelt, Soziales und 

Governance zusammenfasst, sollten getrennte Ratings für Umwelt (E), Soziales (S) und 

Governance (G) abgegeben werden. Wenn die ESG-Rating-Anbieter beschließen, 

aggregierte Ratings abzugeben, sollten sie die Bewertung und die Gewichtung der 

einzelnen Komponenten (E, S und G) offenlegen, und zwar in einer Weise, die 

Vergleichbarkeit ermöglicht, damit die einzelnen E-, S- und G-Kategorien miteinander 

verglichen werden können.  
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(27) Da ESG-Ratings von ▌außerhalb der Union niedergelassenen Anbietern verwendet 

werden, müssen Anforderungen eingeführt werden, auf deren Grundlage außerhalb der 

Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter ▌ihre Dienste in der Union anbieten 

dürfen. Dies ist notwendig, um die Marktintegrität, den Anlegerschutz und die 

ordnungsgemäße Durchsetzung sicherzustellen. Daher werden drei mögliche Regelungen 

für ▌außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter vorgeschlagen: 

Gleichwertigkeit, Übernahme und Anerkennung. Als übergeordneter Grundsatz sollten die 

Beaufsichtigung und Regulierung in einem Drittland der Beaufsichtigung und Regulierung 

von ESG-Ratings in der Union gleichwertig sein. Daher können ESG-Ratings, die von 

einem ESG-Rating-Anbieter, die in einem Drittland niedergelassen und zugelassen oder 

registriert sind, abgegeben werden, in der Union nur dann angeboten werden, wenn die 

Kommission eine positive Entscheidung über die Gleichwertigkeit der Drittlandsregelung 

getroffen hat. Um jedoch negative Auswirkungen einer möglichen abrupten Einstellung 

des Anbietens von ESG-Ratings in der Union durch einen außerhalb der Union 

niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter ▌zu verhindern, müssen auch bestimmte andere 

Mechanismen, d. h. Übernahme und Anerkennung, vorgesehen werden. Jeder ESG-Rating-

Anbieter mit einer Gruppenstruktur sollte in der Lage sein, den Übernahmemechanismus 

für die außerhalb der Union entwickelten ESG-Ratings zu nutzen▌. Zu diesem Zweck 

sollten sie innerhalb der Gruppe einen zugelassenen ESG-Rating-Anbieter in der Union 

einrichten. Dieser zugelassene ESG-Rating-Anbieter sollte sicherstellen, dass die Abgabe 

und Verbreitung übernommener ESG-Ratings Anforderungen erfüllt, die mindestens 

ebenso streng sind wie die Anforderungen dieser Verordnung. Darüber hinaus muss der 

in der Union niedergelassene Anbieter über das erforderliche Fachwissen verfügen, um 

die Abgabe und Verbreitung von ESG-Ratings des außerhalb der Union 

niedergelassenen Anbieters zu überwachen. Es sollte ein objektiver Grund dafür 

vorliegen, warum die übernommenen Ratings von einem außerhalb der Union 

niedergelassenen Anbieter abgegeben werden. Die Anforderung, die Einhaltung der 

Anforderungen gemäß dieser Verordnung nachzuweisen, sollte nicht für jedes einzelne 

Rating, sondern für die vom Anbieter angewandten allgemeinen Methoden und 

Verfahren nachgewiesen werden. Kleinere ESG-Rating-Anbieter, deren konsolidierter 

jährlicher Nettoumsatzerlös aus all ihren Tätigkeiten unter dem quantitativen 

Schwellenwert liegt, der unter Bezugnahme auf den in der Rechnungslegungsrichtlinie 

für die Definition kleiner Gruppen festgelegten Höchstbetrag festgelegt ist, sollten die 

Anerkennungsregelung in Anspruch nehmen können. Wenn der außerhalb der Union 
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niedergelassene ESG-Anbieter in einem Drittland beaufsichtigt wird, sollten geeignete 

Kooperationsvereinbarungen getroffen werden, um einen ordnungsgemäßen 

Informationsaustausch mit der jeweils zuständigen Behörde des Drittlands sicherzustellen.  
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(28) Der Begriff der Niederlassung erstreckt sich auf tatsächliche und faktische Tätigkeiten, 

die im Rahmen dauerhafter Strukturen ausgeübt werden. Bei der Feststellung, ob ein 

Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU über eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat 

verfügt, ist es wichtig, den Grad der Stabilität der Strukturen, die tatsächliche Ausübung 

der Tätigkeiten in der Union und die Besonderheiten der erbrachten wirtschaftlichen 

Tätigkeiten und Dienstleistungen zu berücksichtigen. 

(29) Die Europäische Union ist einer der wichtigsten Märkte für ESG-Ratings. Sie ist auch 

eine der ersten Rechtsordnungen, die eine Verordnung über die Transparenz und 

Integrität von ESG-Rating-Tätigkeiten ausarbeiten. Die Kommission sollte weiterhin mit 

den internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Konvergenz der für ESG-

Rating-Anbieter geltenden Vorschriften zu fördern. 

(30) Um ein hohes Maß an Vertrauen von Anlegern und Verbrauchern in den Binnenmarkt 

sicherzustellen, sollten ESG-Rating-Anbieter, die ESG-Ratings in der Union abgeben, 

zugelassen werden. Daher müssen harmonisierte Bedingungen für eine solche Zulassung 

und das Verfahren für die Erteilung, die Aussetzung und den Entzug einer solchen 

Zulassung festgelegt werden. Die ESG-Rating-Anbieter, die zugelassen wurden, sollten 

die ESMA unverzüglich über alle wesentlichen Änderungen der Bedingungen für ihre 

Erstzulassung unterrichten. Wesentliche Änderungen umfassen die Eröffnung oder 

Schließung einer Zweigniederlassung innerhalb der Union. Um den ESG-Rating-

Anbietern mehr Klarheit zu verschaffen, sollte die ESMA festlegen, was eine wesentliche 

Änderung darstellt, indem sie entsprechende Leitlinien herausgibt.  
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(31) Um ein hohes Maß an Informationen für Anleger und andere Anwender von ESG-Ratings 

sicherzustellen, sollten Informationen über ESG-Ratings und ESG-Rating-Anbieter über 

das zentrale europäische Zugangsportal (ESAP)16 bereitgestellt werden. Das ESAP sollte 

der Öffentlichkeit einen einfachen zentralisierten Zugang zu diesen Informationen bieten.  

(32) Um die Qualität und Zuverlässigkeit von ESG-Ratings zu gewährleisten, sollten ESG-

Rating-Anbieter strenge, systematische, unabhängige, kontinuierliche und begründbare 

Rating-Methoden anwenden. Die ESG-Rating-Anbieter sollten ermutigt werden, sich mit 

beiden Aspekten des Grundsatzes der doppelten Wesentlichkeit zu befassen. Die ESG-

Rating-Anbieter sollten die ESG-Rating-Methoden laufend und mindestens einmal jährlich 

überprüfen und dabei europäische und internationale Entwicklungen berücksichtigen, 

die sich auf die E-, S- oder G-Faktoren auswirken. Es ist jedoch von entscheidender 

Bedeutung, dass es den ESG-Rating-Anbietern selbst überlassen bleibt, ihre eigenen 

Methoden im Einklang mit diesen Grundsätzen festzulegen.  

                                                 
16 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den 
zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte 
und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj). 
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(33) Die ESG-Rating-Anbieter sollten der Öffentlichkeit gegenüber Informationen über die 

Methoden, Modelle und grundlegenden Annahmen offenlegen, die sie bei ihren ESG-

Rating-Tätigkeiten und in ihren einzelnen ESG-Rating-Produkten verwenden. Angesichts 

der Verwendung von ESG-Ratings durch die Anleger sollte in den Rating-Produkten 

ausdrücklich angegeben werden, auf welche Dimension des Grundsatzes der doppelten 

Wesentlichkeit sich das Rating bezieht, ob es sich sowohl um ein wesentliches finanzielles 

Risiko für das bewertete Objekt bzw. den Emittenten des bewerteten Objekts als auch um 

die wesentlichen Auswirkungen des bewerteten Objekts bzw. des Emittenten des 

bewerteten Objekts auf die Umwelt und die Gesellschaft im Allgemeinen handelt oder ob 

nur eines davon berücksichtigt wird. Außerdem sollte ausdrücklich angegeben werden, ob 

die Ratings andere Dimensionen betreffen. Aus demselben Grund sollten ESG-Rating-

Anbieter detailliertere Informationen über die Methoden, Modelle und grundlegenden 

Annahmen für ESG-Ratings für die Nutzer von ESG-Ratings bereitstellen. Diese 

Informationen sollten es den Nutzern von ESG-Ratings ermöglichen, bei der Beurteilung, 

ob sie sich auf diese ESG-Ratings stützen oder nicht, ihre eigene Sorgfaltsprüfung 

durchzuführen. Durch die Veröffentlichung von Informationen zu Methoden, Modellen 

und grundlegenden Annahmen sollten jedoch keine Geschäftsgeheimnisse preisgegeben 

oder Innovationen behindert werden. Die ESG-Rating-Anbieter sollten ebenfalls 

offenlegen, ob sie E-, S- oder G-Faktoren oder eine Zusammenfassung dieser Faktoren 

berücksichtigt haben, welches Rating den einzelnen relevanten Faktoren erteilt und 

welche Gewichtung jedem dieser Faktoren in der Zusammenfassung zugeordnet wurde. 

Die ESG-Rating-Anbieter sollten auch die Grenzen der ihnen zur Verfügung stehenden 

Informationen offenlegen, einschließlich Informationen über eine mögliche 

Zusammenarbeit mit den Interessenträgern des bewerteten Objekts oder dem Emittenten 

des bewerteten Objekts. Die ESG-Rating-Anbieter sollten ferner Informationen über die 

Beschränkungen der verwendeten Methode offenlegen, wenn sie beispielsweise nur eine 

der beiden Dimensionen des Grundsatzes der doppelten Wesentlichkeit bewerten oder 

wenn das ESG-Rating als relativer oder absoluter Wert ausgedrückt wird.  
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(34) Es wird empfohlen, die Ziele der Union und internationale Standards für jeden Faktor 

zu berücksichtigen, um ein ausreichendes Qualitätsniveau der ESG-Ratings 

sicherzustellen. In diesem Sinne sollten die ESG-Rating-Anbieter Informationen 

darüber bereitstellen, ob das Rating neben anderen einschlägigen internationalen 

Vereinbarungen für den E-Faktor die Ausrichtung an den Zielen des Übereinkommens 

von Paris, das am 12. Dezember 2015 im Kontext des Rahmenübereinkommens der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen angenommen wurde (im Folgenden 

„Übereinkommen von Paris“), für den S-Faktor die Einhaltung der grundlegenden 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über das Vereinigungsrecht 

und das Recht zu Kollektivverhandlungen und für den G-Faktor die Ausrichtung an 

internationalen Standards mit Blick auf Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 

berücksichtigt. 

(35) Die Verordnung (EU) 2019/2088, die Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen 

Parlaments und des Rates17 und die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen 

Parlaments und des Rates18 stellen wegweisende Gesetzesinitiativen dar, um die 

Verfügbarkeit, Qualität und Schlüssigkeit von ESG-Anforderungen in der gesamten 

Wertschöpfungskette der Finanzmarktteilnehmer zu verbessern, was zu einer 

kontinuierlichen Verbesserung der Qualität von ESG-Ratings beitragen dürfte. 

(36) Diese Verordnung sollte keinen Einfluss auf die Methoden oder den Inhalt des ESG-

Ratings nehmen. Durch die Vielfalt der von den ESG-Rating-Anbietern verwendeten 

Methoden wird sichergestellt, dass die vielen unterschiedlichen Anforderungen der 

Nutzer erfüllt werden können, während zugleich der Wettbewerb auf dem Markt 

gefördert wird. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088, ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13. 

18 Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2088;Nr:2019;Year:2088&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/85;Nr:2020;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/2464;Year2:2022;Nr2:2464&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/85;Nr:2020;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2088;Nr:2019;Year:2088&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:22;Month:6;Year:2020;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/2464;Year2:2022;Nr2:2464&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:537/2014;Nr:537;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:322;Day:16;Month:12;Year:2022;Page:15&comp=


 

 218 

 

(37) Zwar kann ein ESG-Rating-Anbieter die Ausrichtung an der in der Verordnung 

(EU) 2020/852 festgelegte Taxonomie als relevanten Faktor oder zentralen 

Leistungsindikator (KPI) in seiner Rating-Methode verwenden, doch dürfen Ratings, die 

in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, nicht als ESG-Gütezeichen betrachtet 

werden, die die Einhaltung von oder die Ausrichtung an der Verordnung (EU) 2020/852 

oder an andere Standards anzeigen oder sicherstellen. 

(38) ESG-Rating-Anbieter sollten sicherstellen, dass sie ESG-Ratings abgeben, die unabhängig, 

unparteiisch, systematisch und von angemessener Qualität sind. Es ist wichtig, 

organisatorische Anforderungen einzuführen, die die Vermeidung und Eindämmung 

potenzieller Interessenkonflikte sicherstellen. Um ihre Unabhängigkeit sicherzustellen, 

sollten ESG-Rating-Anbieter Interessenkonflikte vermeiden und wo diese unvermeidlich 

sind, angemessen mit ihnen umgehen. ESG-Rating-Anbieter sollten Interessenkonflikte 

rechtzeitig offenlegen. Auch sollten sie alle Umstände, die die Unabhängigkeit des ESG-

Rating-Anbieters oder der am Ratingverfahren beteiligten Mitarbeiter und weiteren 

Personen erheblich gefährden, und die eingeleiteten Schutzmaßnahmen zur Vermeidung 

solcher Gefahren dokumentieren. Um potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden, sollte 

es ESG-Rating-Anbietern darüber hinaus nicht gestattet sein, eine Reihe anderer 

Dienstleistungen innerhalb desselben Unternehmens anzubieten, darunter 

Beratungsdienstleistungen, Kreditratings, Benchmarking, Anlagetätigkeiten, 

Prüfungstätigkeiten oder Bank-, Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeiten. 

Schließlich sollten ESG-Rating-Anbieter geeignete interne Strategien und Verfahren in 

Bezug auf Mitarbeiter und andere am Ratingverfahren beteiligte Personen festlegen, um 

Interessenkonflikte zu verhindern, zu ermitteln, zu beseitigen oder zu regeln und die 

Qualität, Integrität und Gründlichkeit des ESG-Rating- und -Überprüfungsprozesses 

jederzeit sicherzustellen. Zu diesen Strategien und Verfahren sollten insbesondere interne 

Kontrollmechanismen und eine Aufsichtsfunktion zählen.  
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(39) Um dem Risiko von Interessenkonflikten vorzubeugen, sollten einige Tätigkeiten von 

separaten juristischen Personen angeboten werden. Einige dieser Tätigkeiten könnten 

jedoch innerhalb derselben juristischen Person angeboten werden, wenn die Anbieter 

über ausreichende Vorkehrungen und Verfahren verfügen, um zu gewährleisten, dass 

jede Tätigkeit unabhängig ausgeübt wird und keine potenziellen Risiken von 

Interessenkonflikten bei der Entscheidungsfindung im Rahmen ihrer ESG-Rating-

Tätigkeiten entstehen. Eine solche Ausnahmeregelung sollte für Bonitätsbewertungen 

sowie für Prüfungs- und Beratungstätigkeiten nicht möglich sein. Die 

Beratungstätigkeit umfasst die Ausarbeitung von Nachhaltigkeitsstrategien und 

Strategien zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken oder -auswirkungen. In Bezug auf 

die Entwicklung von Referenzwerten sollte die ESMA bewerten, ob die vom ESG-

Rating-Anbieter vorgeschlagenen Maßnahmen im Hinblick auf die potenziellen Risiken 

eines Interessenkonflikts angemessen oder ausreichend sind, wobei zu berücksichtigen 

ist, ob der Referenzwert-Administrator Referenzwerte anbietet, mit denen 

Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden, insbesondere EU-Referenzwerte zum Klimawandel 

und am Übereinkommen von Paris orientierte Referenzwerte im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates19. 

                                                 
19 Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert 
oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur 
Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1). 
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(40) Die Mitarbeiter von ESG-Rating-Anbietern und andere am Ratingprozess beteiligte 

Personen dürfen sich nicht an der Festlegung eines ESG-Ratings eines bewerteten 

Unternehmens beteiligen oder dieses anderweitig beeinflussen, wenn es Anzeichen für 

eine Überprüfung der eigenen Leistung, ein Eigeninteresse, eine Lobbytätigkeit oder 

eine Vertrautheit aufgrund finanzieller, persönlicher, geschäftlicher, 

beschäftigungsbezogener oder sonstiger Beziehungen zwischen diesen Personen und 

dem bewerteten Unternehmen gibt, aufgrund derer ein objektiver, verständiger und 

sachkundiger Dritter unter Berücksichtigung der eingesetzten Schutzmaßnahmen zu 

dem Schluss kommen würde, dass die Unabhängigkeit dieser Personen beeinträchtigt 

ist. Wenn während des Zeitraums, in dem Mitarbeiter von ESG-Rating-Anbietern oder 

andere in den Ratingprozess involvierte Personen an den Bewertungstätigkeiten beteiligt 

sind, ein bewertetes Unternehmen mit einem anderen Unternehmen fusioniert oder 

dieses erwirbt, sollten diese Personen alle aktuellen oder kürzlich bestehenden 

Interessen oder Beziehungen ermitteln und bewerten, die unter Berücksichtigung der 

eingesetzten Schutzmaßnahmen die Unabhängigkeit dieser Personen und ihre 

Fähigkeit, nach dem Datum des Inkrafttretens der Fusion oder Übernahme weiterhin 

an den Bewertungstätigkeiten beteiligt zu sein, beeinträchtigen könnten. 
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(41) Um mehr Klarheit zu schaffen und das Vertrauen in die Tätigkeiten von ESG-Rating-

Anbietern zu stärken, müssen Anforderungen für die laufende Beaufsichtigung von ESG-

Rating-Anbietern in der Union festgelegt werden. Aufgrund der erheblichen 

Ähnlichkeiten zwischen den Tätigkeiten von Ratingagenturen und ESG-Rating-

Anbietern und der damit verbundenen engen Ausrichtung der zentralen Aspekte des 

Rechtsrahmens für ESG-Rating-Anbieter an dem für Ratingagenturen gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates20 

geltenden Rechtsrahmen und zur Gewährleistung einer harmonisierten Anwendung der 

vorgeschlagenen Vorschriften und einer einheitlichen Aufsicht wird es – angesichts des 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 gefassten Beschlusses, die ESMA mit der 

Aufsicht zu betrauen, – als verständlich erachtet, die ESMA ebenfalls mit der 

Beaufsichtigung der ESG-Ratinganbieter zu betrauen. Dies stellt keinen Präzedenzfall 

dar und sollte nicht als Begründung einer Praxis oder Politik für die Zuweisung von 

Aufsichtsbefugnissen im Finanzsektor ausgelegt werden. 

(42) Neben ihrer Verwendung im Finanzsektor werden ESG-Ratingbeurteilungen auch bei 

der Auftragsvergabe und im Zusammenhang mit Lieferketten verwendet. Daher sollte 

die ESMA bei ihrer Überwachung von ESG-Rating-Anbietern die Unterscheidung 

zwischen ESG-Rating-Anbietern im Finanzsektor und in anderen Branchen 

berücksichtigen. 

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1). 
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(43) Die ESMA sollte alle für eine wirkungsvolle Ausführung ihrer Aufsichtsaufgaben 

notwendigen Informationen verlangen können. Sie sollte diese deshalb bei ESG-Rating-

Anbietern, bei an ESG-Ratings beteiligten Personen, bei rechtlichen Vertretern, die im 

Rahmen der Anerkennungsregelung benannt wurden, bei bewerteten Objekten und 

Emittenten von bewerteten Objekten und Dritten, an die die ESG-Rating-Anbieter 

operative Funktionen ausgelagert haben, und bei Personen, die auf andere Weise eng und 

substanziell mit ESG-Rating-Anbietern oder ESG-Rating-Tätigkeiten verbunden sind bzw. 

mit diesen zusammenhängen, anfordern können.  

(44) Die ESMA sollte ihre Aufsichtsaufgaben wahrnehmen und insbesondere ESG-

Ratingagenturen dazu zwingen können, einen Verstoß zu beenden, vollständige und 

korrekte Informationen zu liefern oder einer Ermittlung oder Vor-Ort-Prüfung 

zuzustimmen. Um sicherzustellen, dass die ESMA in der Lage ist, diese Aufsichtsaufgaben 

wahrzunehmen, sollte die ESMA Sanktionen oder Zwangsgelder verhängen können. 

(45) Angesichts ihrer Aufgabe, ESG-Rating-Anbieter zuzulassen und zu beaufsichtigen, sollte 

die ESMA Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, die keine politischen 

Entscheidungen erfordern, und der Kommission vorlegen. Die ESMA sollte näher 

angeben, welche Informationen für die Zulassung von ESG-Rating-Anbietern erforderlich 

sind. Der Kommission sollte nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union die Befugnis (AEUV) übertragen werden, diese technischen 

Durchführungsstandards gemäß Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 in Form von delegierten Rechtsakten zu erlassen. 

                                                 
21 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 84). 
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(46) Bei der Zulassung und Beaufsichtigung von ESG-Rating-Anbietern sollte die ESMA 

beaufsichtigten Unternehmen Aufsichtsgebühren in Rechnung stellen können. Diese 

Gebühren sollten in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der ESG-Rating-

Anbieter und zum Umfang ihrer Beaufsichtigung stehen. 

(47) Zur Präzisierung weiterer technischer Elemente dieser Verordnung sollte der Kommission 

die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 AEUV in Bezug auf 

Folgendes übertragen werden: die Spezifikationen des Verfahrens zur Verhängung von 

Geldbußen oder Zwangsgeldern, einschließlich Bestimmungen zu Verteidigungsrechten, 

zu Zeitpunkten und Fristen, zur Einziehung von Geldbußen und Zwangsgeldern sowie 

detaillierter Regelungen zur Verjährung bei Verhängung und Vollstreckung von 

Sanktionen, zu Gebührenarten, Gebührenanlässen, Gebührenhöhe und zur Zahlungsweise 

der Gebühren. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung22 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten das Europäische Parlament und der 

Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten 

erhalten und sollten ihre Sachverständigen systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission erhalten, die mit der Vorbereitung der 

delegierten Rechtsakte befasst sind.  

                                                 
22 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(48) Kleinere ESG-Rating-Anbieter müssen durch eine Reihe von Maßnahmen unterstützt 

werden, damit sie ihre Tätigkeit fortsetzen oder nach dem Geltungsbeginn dieser 

Verordnung in den Markt eintreten können. Vor diesem Hintergrund sollte eine befristete 

Regelung eingeführt werden, um den Markteintritt kleinerer ESG-Rating-Anbieter zu 

erleichtern und die Entwicklung bestehender kleinerer ESG-Rating-Anbieter zu 

unterstützen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung in der Union tätig waren. 

Innerhalb dieses befristeten und fakultativen Rahmens sollten ESG-Rating-Anbieter, die 

als kleine Unternehmen oder als kleine Gruppen eingestuft werden, sich ohne 

Zulassung bei der ESMA registrieren lassen können und lediglich besonderen 

Bestimmungen über organisatorische Anforderungen und Bestimmungen über 

Transparenzanforderungen unterliegen. Die ESMA sollte befugt sein, Informationen 

anzufordern, allgemeine Untersuchungen, Prüfungen vor Ort durchzuführen und 

Verwaltungsmaßnahmen zu erlassen. Die ESMA sollte auch sicherstellen, dass die 

Gefahr einer Umgehung vermieden wird, indem insbesondere verhindert wird, dass 

kleine Unternehmen innerhalb mittlerer oder großer Gruppen von den Bestimmungen 

dieser Regelung profitieren. Sobald diese befristete Regelung ausläuft, sollten diese 

kleinen ESG-Rating-Anbieter eine Zulassung beantragen und in den Genuss einer 

verhältnismäßigen Regelung in Bezug auf die Governance-Anforderungen kommen, die 

mit Aufsichtsgebühren einhergehen, die in einem angemessenen Verhältnis zum 

jährlichen Nettoumsatz des betreffenden ESG-Rating-Anbieters stehen. 
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(49) Beantragt ein Unternehmen oder ein Anleger ein ESG-Rating von mindestens zwei 

ESG-Rating-Anbietern, so sollte es erwägen, mindestens einen ESG-Rating-Anbieter mit 

einem Marktanteil von höchstens 10 % in der Union zu beauftragen. 

(50) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, nämlich die Festlegung einer kohärenten und wirksamen Regelung zur 

Behebung der Mängel und Schwachstellen von ESG-Ratings, sondern vielmehr wegen 

ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(51) Diese Verordnung sollte unbeschadet der Anwendung der Artikel 101 und 102 AEUV 

gelten. 

(52) Die Europäische Zentralbank hat ihre Initiativstellungnahme am 4. Oktober 2023 

abgegeben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Titel I 

Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Regulierungsansatz eingeführt, um die Integrität, 

Transparenz, Vergleichbarkeit (soweit möglich), Verantwortung, Zuverlässigkeit, 

verantwortungsvolle Verwaltung und Unabhängigkeit von ESG-Rating-Tätigkeiten zu verbessern 

und so zur Transparenz und Qualität von ESG-Ratings und zur Agenda der Union für ein 

nachhaltiges Finanzwesen beizutragen. Sie soll zum reibungslosen Funktionieren des 

Binnenmarkts beitragen und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucher- und Anlegerschutz bieten 

sowie Grünfärberei oder andere Arten von Fehlinformationen, einschließlich Social Washing, 

verhindern, indem Transparenzanforderungen in Bezug auf ESG-Ratings und Vorschriften für die 

Organisation und das Verhalten von ESG-Rating-Anbietern eingeführt werden.  

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für ESG-Ratings, die von in der Union tätigen ESG-Rating-

Anbietern abgegeben ▌werden▌. Folgende ESG-Rating-Anbieter gelten als in der Union 

tätig: 
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a) in der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter, wenn sie ihre ESG-Ratings 

auf ihrer Website oder auf andere Weise abgeben und veröffentlichen oder wenn 

sie ihre ESG-Ratings im Rahmen von Abonnements oder anderen vertraglichen 

Beziehungen an regulierte Finanzunternehmen in der Union, an Unternehmen, 

die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/34/EU fallen, an 

Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/109/EG fallen, 

oder an Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union oder an Behörden 

der Mitgliedstaaten abgeben und verbreiten; 

b) außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter, wenn sie ihre ESG-

Ratings im Rahmen von Abonnements oder anderen vertraglichen Beziehungen 

an regulierte Finanzunternehmen in der Union, an Unternehmen, die in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/34/EU fallen, an Unternehmen, die in 

den Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/109/EG fallen, oder an Organe, 

Einrichtungen und sonstige Stellen der Union oder an Behörden der 

Mitgliedstaaten abgeben und verbreiten. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) private ESG-Ratings, die nicht zur Offenlegung oder zur Verbreitung bestimmt sind, 

b) von regulierten Finanzunternehmen abgegebene ESG-Ratings, die ausschließlich für 

interne Zwecke oder für die Bereitstellung interner oder gruppeninterner 

Finanzdienstleistungen oder -produkte verwendet werden, 
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c) von regulierten Finanzunternehmen in der Union abgegebene ESG-Ratings, die  

i) in einem Produkt oder einer Dienstleistung enthalten sind, wenn diese 

Produkte oder Dienstleistungen bereits durch das Unionsrecht geregelt sind, 

einschließlich der Verordnung (EU) 2019/2088, der Richtlinien 

2013/36/EU23, (EU) 2014/65, 2009/138/EG24, 2009/65/EG25, 2011/61/EU26 

und (EU) 2016/234127 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 883/2014 der Kommission28, der 

Verordnungen (EU) 2020/150329, (EU) 2023/111430 und (EU) 2016/1011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, und 

ii) einem Dritten gegenüber offengelegt werden;  

                                                 
23 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 338). 

24 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufassung) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 
1). 

25 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 
17.11.2009, S. 32). 

26 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und 
(EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

27 Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 

28 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 883/2014 der Kommission vom 5. August 2014 zur 
Eintragung einer Bzeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen 
und der geschützten geografischen Angaben (Jamón de Serón (g.g.A.)) (ABl. L 242 vom 
14.8.2014, S. 3). 

29 Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 
2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 
347 vom 20.10.2020, S. 1). 

30 Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 
2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 
2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 
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wenn ein reguliertes Finanzunternehmen in der Union in den von Unterabsatz 1 

dieses Buchstabens erfassten Fällen Dritten gegenüber im Rahmen seiner 

Marketingmitteilungen ein ESG-Rating offenlegt, so stellt es auf seiner Website 

diejenigen Informationen ein, die nach Maßgabe von Anhang III Nummer 1 

erforderlich sind, und es stellt in dieser Marketingmitteilung einen Link zu diesen 

Offenlegungen auf der Website bereit, sofern es nicht Artikel 13 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 unterliegt;  

die gemäß den sektorspezifischen Rechtsvorschriften gemäß Unterabsatz 1 

benannten zuständigen nationalen Behörden überwachen die Einhaltung der 

Anforderungen dieses Artikels durch die regulierten Finanzunternehmen im 

Einklang mit den durch diese sektorspezifischen Rechtsvorschriften übertragenen 

Befugnissen, 

d) ESG-Ratings, die von außerhalb der Union niedergelassenen Anbietern abgegeben 

werden, die nicht nach Titel II zugelassen oder anerkannt sind und alle folgenden 

Bedingungen erfüllen:  
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i) das ESG-Rating wird ausschließlich auf eigene Initiative des in der Union 

niedergelassenen Nutzers ohne vorherige Kontaktaufnahme, Aufforderung, 

Werbung oder sonstige Initiative des ESG-Rating-Anbieters oder eines 

Dritten im Namen des Anbieters verbreitet; ein ESG-Rating, das in der 

Union von einem außerhalb der Union niedergelassenen Anbieter, dessen 

Marktanteil mit Blick auf seine ESG-Rating-Tätigkeiten in der Union 

wesentlich wird oder der über eine Website in mindestens einer Amtssprache 

der Union verfügt, die in internationalen Finanzkreisen nicht üblich ist, 

verbreitet wird, gilt nicht als auf eigene Initiative des Nutzers verbreitet; 

ii) es gibt keinen Ersatz für die Ratings, die von einem nach dieser Verordnung 

zugelassenen ESG-Rating-Anbieter angeboten werden; 

die in Unterabsatz 1 genannte Initiative eines Nutzers berechtigt den 

außerhalb der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter nicht, ESG-

Ratings wiederholt an diesen Nutzer oder ESG-Ratings an andere Nutzer in 

der Union weiterzugeben, 

e) die Veröffentlichung oder Verbreitung von Daten über Umwelt-, Sozial- und 

Menschenrechte sowie über Governance-Faktoren, 

f) Ratings nach der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, ESG-bezogene 

Punktebewertungen oder Bewertungen, die im Rahmen der Ratingmethoden oder 

als Beitrag oder Ergebnis der Kreditwürdigkeitsprüfung erstellt oder veröffentlicht 

werden, 
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g) Produkte oder Dienstleistungen, die ein Element eines ESG-Ratings enthalten, 

einschließlich Wertpapieranalysen gemäß der Richtlinie (EU) 2014/65,  

h) externe Bewertungen europäischer grüner Anleihen und Käuferstellungnahmen zu 

grünen Anleihen, zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen, zu 

nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen, zu Darlehen und zu anderen Arten von 

Schuldtiteln, soweit diese externen Bewertungen und Käuferstellungnahmen keine 

vom Bewerter oder vom Anbieter von Käuferstellungnahmen erstellten ESG-

Ratings enthalten,  

i) ESG-Ratings, die von Behörden der Union oder der Mitgliedstaaten erstellt werden, 

wenn sie nicht zu kommerziellen Zwecken veröffentlicht oder verbreitet werden, 

j) ESG-Ratings, die von einem zugelassenen ESG-Rating-Anbieter erstellt werden, 

wenn sie von einem Dritten veröffentlicht oder verbreitet werden, 

k) ESG-Ratings, die von Mitgliedern des Europäischen Systems der Zentralbanken 

(ESZB) erstellt werden, wenn sie nicht zu kommerziellen Zwecken veröffentlicht 

oder verbreitet werden,  

l) verpflichtende Offenlegungen gemäß den Artikeln 6, 8, 9, 10, 11 und 13 der 

Verordnung (EU) 2019/2088, 

m) Offenlegungen gemäß den Artikeln 5, 6 und 8 der Verordnung (EU) 2020/852, 

n) ESG-Ratings, die ausschließlich für Akkreditierungs- oder 

Zertifizierungsverfahren entwickelt wurden, die nicht auf Investitionen und 

finanzielle Analysen oder Entscheidungen ausgerichtet sind, 
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o) Kennzeichnungstätigkeiten, sofern die den betreffenden Unternehmen, 

Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten gewährten Gütezeichen nicht mit der 

Offenlegung eines ESG-Ratings verbunden sind, 

p) ESG-Ratings, die von gemeinnützigen Organisationen für nichtgewerbliche 

Zwecke veröffentlicht oder verbreitet werden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Buchstabens sollten gemeinnützige 

Organisationen, die für die Meldung von Daten oder den Erhalt von Ratings über 

ihre Plattform Gebühren für bewertete Objekte erheben oder die von Nutzern 

Gebühren für den Zugang zu Informationen im Zusammenhang mit ESG-Ratings 

verlangen, den Anforderungen dieser Verordnung unterliegen. 

(3) Die Europäischen Aufsichtsbehörden arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Einzelheiten der 

Darstellung und des Inhalts der gemäß Absatz 2 Buchstabe c offenzulegenden 

Informationen festgelegt werden, wobei die verschiedenen Arten von Finanzprodukten, 

ihre Merkmale und die Unterschiede zwischen ihnen sowie das Erfordernis zu 

berücksichtigen sind, Überschneidungen mit Informationen zu verhindern, die bereits 

gemäß geltenden Aufsichtsanforderungen veröffentlicht werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der 

in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnungen (EU) 

Nr. 1093/201031, (EU) Nr. 1094/201032 und (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates zu ergänzen.  

                                                 
31 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 

32 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48). 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „ESG-Rating“ eine Stellungnahme, eine Punktebewertung oder eine Kombination aus 

beidem, die sich auf das Profil oder die Merkmale eines bewerteten Objekts mit Blick auf 

Umwelt-, Sozial- und Menschenrechte sowie Governance-Faktoren oder die Exposition 

gegenüber Risiken oder die Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechte 

sowie auf Governance-Faktoren bezieht und die sowohl auf einer etablierten Methodik 

als auch auf einem festgelegten, aus Rating-Kategorien bestehenden Rankingsystem 

beruht▌, unabhängig davon, ob ein solches ESG-Rating ausdrücklich als „ESG-Rating“, 

als „ESG-Stellungnahme“ oder als „ESG-Punktebewertung“ bezeichnet wird; 

2. „ESG-Stellungnahme“ ein ESG-Urteil, das auf einer regelbasierten Methodik und einem 

festgelegten, aus Ratingkategorien bestehenden Rankingsystem beruht, wobei ein Rating-

Analyst direkt am Rating-Prozess oder -System beteiligt ist; 

3. „ESG-Punktebewertung“ eine anhand einer regelbasierten Methodik aus Daten abgeleitete 

ESG-Messgröße, die ausschließlich auf einem zuvor festgelegten statistischen oder 

algorithmischen System oder Modell beruht, ohne dass ein Analyst zusätzliche wesentliche 

analytische Daten beitragen würde; 

4. „ESG-Rating-Anbieter“ eine juristische Person, deren Tätigkeit Folgendes umfasst:  

a) die Ausgabe und  

b) die Veröffentlichung oder den Vertrieb von ESG-Ratings auf professioneller Basis; 
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5. „reguliertes Finanzunternehmen in der Union“ ein Unternehmen unabhängig von seiner 

Rechtsform, bei dem es sich handelt um 

a) ein Kreditinstitut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates33, 

b) eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der Richtlinie 

(EU) 2014/65;  

c) einen Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU, einschließlich eines Verwalters 

eines qualifizierten Risikokapitalfonds im Sinne von Artikel 3 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates34, 

eines Verwalters eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum im Sinne 

von Artikel 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates35 und eines Verwalters des ELTIF im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen 

Parlaments und des Rates36, 

                                                 
33 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

34 Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 
2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 1). 

35 Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 
2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (ABl. L 115 vom 25.4.2013, 
S. 18). 

36 Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 
über europäische langfristige Investmentfonds (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 98). 
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d) eine Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren (OGAW) im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der 

Richtlinie 2009/65/EG, 

e) ein Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 1 der 

Richtlinie 2009/138/EG, 

f) ein Rückversicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 4 der 

Richtlinie 2009/138/EG, 

g) eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 

Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341 

h) eine Einrichtung der Altersversorgung, die Altersversorgungssysteme betreibt, die 

als Systeme der sozialen Sicherheit im Sinne der Verordnungen (EG) 

Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/200937 des Europäischen Parlaments und des 

Rates gelten, sowie jede juristische Person, die für die Anlagezwecke solcher 

Systeme gegründet wurde, 

                                                 
37 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 284 
vom 30.10.2009, S. 1). 
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i) einen alternativen Investmentfonds (AIF), der von einem AIFM im Sinne von 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU verwaltet wird, oder 

einen AIF, der nach geltendem nationalen Recht beaufsichtigt wird, 

j) einen OGAW im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG, 

k) eine zentrale Gegenpartei im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates38; 

l) einen Zentralverwahrer im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates39, 

m) eine Zweckgesellschaft für Versicherungen oder Rückversicherungen, die gemäß 

Artikel 211 der Richtlinie 2009/138/EG zugelassen wurde, 

n) eine „Verbriefungszweckgesellschaft“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates40, 

                                                 
38 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 

2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 
27.7.2012, S. 1). 

39 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 
Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 
2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

40 Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur 
Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte 
Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und 
der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 347 vom 
28.12.2017, S. 35). 
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o) eine Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 

Buchstabe f der Richtlinie 2009/138/EG oder eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe h der 

Richtlinie 2009/138/EG, die Teil einer Versicherungsgruppe ist, die der 

Gruppenaufsicht gemäß Artikel 213 der genannten Richtlinie unterliegt, und die 

nicht gemäß Artikel 214 Absatz 2 dieser Richtlinie von der Gruppenaufsicht 

ausgenommen ist, 

p) eine Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

q) ein Zahlungsinstitut im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 

(EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates41, 

r) ein E-Geld-Institut im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 2009/110/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates42, 

s) ein Schwarmfinanzierungsdienstleister im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe e der Verordnung (EU) 2020/1503, 

                                                 
41 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35). 

42 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 
2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 
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t) einen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 

Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2023/1114, der eine oder mehrere 

Kryptowerte-Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 9 der 

Verordnung (EU) 2023/1114 erbringt, 

u) ein Transaktionsregister im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012, 

v) ein Verbriefungsregister im Sinne von Artikel 2 Nummer 23 der Verordnung 

(EU) 2017/2402, 

w) einen Administrator von Referenzwerten im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 

Nummer 3 der Verordnung (EU) 2016/1011, 

x) eine Ratingagentur im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 

(EG) Nr. 1060/2009, 

6. „Rating-Analyst“ eine Person, die analytische Aufgaben für die Zwecke der Abgabe von 

ESG-Ratings ausführt; 

7. „bewertetes Objekt“ eine juristische Person, ein Finanzinstrument, ein Finanzprodukt, eine 

Behörde oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts, die bzw. das im ESG-Rating▌ 

ausdrücklich oder implizit bewertet wird, unabhängig davon, ob ein solches Rating 

angefordert wurde, und unabhängig davon, ob die juristische Person Informationen für 

dieses ESG-Rating▌ bereitgestellt hat; 
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8. „Finanzinstrument“ sämtliche Instrumente, die in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 

(EU) 2014/65 aufgeführt sind;  

9. „Nutzer“ eine natürliche oder juristische Person, einschließlich einer Behörde oder einer 

Einrichtung des öffentlichen Rechts, der ein ESG-Rating im Rahmen eines Abonnements 

oder einer anderen vertraglichen Beziehung zur Verfügung gestellt wird; 

10. „zuständige Behörden“ die von jedem Mitgliedstaat im Einklang mit Artikel 30 und für 

die Zwecke dieser Verordnung benannten Behörden; 

11. „Leitungsorgan“ das Organ oder die Organe eines ESG-Rating-Anbieters, die nach 

nationalem Recht bestellt wurden, die befugt sind, Strategie, Ziele und Gesamtpolitik des 

ESG-Rating-Anbieters festzulegen, und die die Entscheidungsprozesse der 

Geschäftsleitung beaufsichtigen und überwachen und Personen umfassen, die die 

Geschäfte des ESG-Rating-Anbieters tatsächlich führen; 

12. „Geschäftsleitung“ die Person oder Personen, die die Geschäfte des ESG-Rating-Anbieters 

tatsächlich leitet/leiten, und das Mitglied oder die Mitglieder des Verwaltungs- oder 

Aufsichtsorgans des ESG-Rating-Anbieters; 

13. „Gruppe von ESG-Rating-Anbietern“ eine Gruppe von in der Union niedergelassenen 

Unternehmen, die aus einem Mutterunternehmen und dessen Tochterunternehmen im 

Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 2013/34/EU sowie aus miteinander verbundenen 

Unternehmen besteht, deren Tätigkeit die Abgabe von ESG-Ratings einschließt. 
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Titel II 

Abgabe von ESG-Ratings in der Union 

Artikel 4 

Anforderungen hinsichtlich der Tätigkeit in der Union 

Es gelten die folgenden Anforderungen für juristische Personen, die als ESG-Rating-Anbieter in 

der Union tätig sein möchten: 

a) eine von der ESMA gemäß Artikel 6 erteilte Zulassung, 

b) ein Durchführungsbeschluss gemäß Artikel 10, 

c) eine Zulassung zur Übernahme gemäß Artikel 11, 

d) eine Anerkennung gemäß Artikel 12. 

Artikel 5 

Befristete Regelung für kleine ESG-Rating-Anbieter 

(1) Ein in der Union niedergelassener ESG-Rating-Anbieter, der nach den Kriterien von 

Artikel 3 der Richtlinie 2013/34/EU als kleines Unternehmen oder als kleine Gruppe 

eingestuft wird und in der Union tätig werden möchte, unterliegt nur dann den 

allgemeinen Grundsätzen gemäß Artikel 15 Absätze 1, 5 und 7, den Bestimmungen der 

Artikel 23 und 24 sowie den in den Artikeln 32 bis 37 genannten Befugnissen, sofern er 
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a) die ESMA über seine Absicht unterrichtet, in der Union tätig zu werden, 

b) von der ESMA vor Aufnahme seine Tätigkeit in der Union registriert wurde.  

(2) Wird ein in Absatz 1 genannter ESG-Rating-Anbieter gemäß den in Artikel 3 der 

Richtlinie 2013/34/EU festgelegten Kriterien nicht mehr als kleines Unternehmen oder 

als kleine Gruppe eingestuft oder sind seit seiner Registrierung gemäß Absatz 1 drei 

Jahre vergangen – je nachdem, was zuerst eintritt –, so unterliegt der ESG-Rating-

Anbieter allen Bestimmungen dieser Verordnung und muss innerhalb von sechs 

Monaten eine Zulassung gemäß Titel II Kapitel 1 beantragen. 

(3) Die in Absatz 1 genannten ESG-Ratinganbieter können sich dafür entscheiden, diese 

Verordnung auf freiwilliger Basis anzuwenden. Entscheiden sich ESG-Rating-Anbieter 

für eine freiwillige Anwendung, so gilt diese Verordnung in ihrer Gesamtheit für sie. 
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Kapitel 1 

Zulassung von in der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbietern für eine Tätigkeit in der 

Union 

Artikel 6 

Antrag auf Zulassung für eine Tätigkeit in der Union 

(1) In der Union niedergelassene juristische Personen, die in der Union gemäß Artikel 2 

Absatz 1 Buchstabe a tätig sein möchten, müssen eine Zulassung bei der ESMA 

beantragen. 

(2) Der Zulassungsantrag muss alle in Anhang I aufgeführten Angaben enthalten und in einer 

der Amtssprachen der Union eingereicht werden. Die Verordnung Nr. 1 des Rates43 gilt 

sinngemäß für jede andere Kommunikation zwischen der ESMA und den ESG-Rating-

Anbietern und deren Mitarbeitern. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die in Anhang I 

aufgeführten Informationen zu präzisieren. 

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis 

zum ... [neun Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß dem in Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

                                                 
43 Verordnung Nr. 1 des Rates zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft (Abl. L 17 vom 6.10.1958, S. 385). 
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(4) Ein zugelassener ESG-Rating-Anbieter muss die Bedingungen für die Erstzulassung 

jederzeit erfüllen. 

(5) ESG-Rating-Anbieter müssen die ESMA unverzüglich über alle wesentlichen Änderungen 

der Bedingungen für die Erstzulassung unterrichten, einschließlich der Eröffnung oder 

Schließung einer Zweigniederlassung in der Union. 

Artikel 7 

Prüfung des Antrags auf Zulassung von ESG-Rating-Anbietern durch die ESMA 

(1) Innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags gemäß Artikel 6 Absatz 2 

überprüft die ESMA den Antrag auf Vollständigkeit. Ist der Antrag unvollständig, so setzt 

die ESMA eine Frist, innerhalb deren ihr der Antragsteller zusätzliche Informationen zu 

übermitteln hat.  

(2) Nachdem die ESMA geprüft hat, ob ein Antrag vollständig ist, teilt sie dem Antragsteller 

das Ergebnis dieser Prüfung mit. 

(3) Innerhalb von 90 Arbeitstagen nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung erlässt die 

ESMA einen umfassend begründeten Beschluss zur Zulassung oder Verweigerung der 

Zulassung. 

(4) Die ESMA kann die in Absatz 3 genannte Frist auf 120 Arbeitstage verlängern, 

insbesondere wenn der Antragsteller 

a) beabsichtigt, ESG-Ratings gemäß Artikel 11 zu übernehmen, 

b) eine Auslagerung beabsichtigt oder 

c) eine Befreiung von der Pflicht zur Einhaltung der Anforderungen gemäß Artikel 22 

beantragt. 
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(5) Ein von der ESMA gemäß Absatz 3 erlassener Beschluss wird am fünften Arbeitstag nach 

seinem Erlass wirksam. 

(6) Legt der Antragsteller innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist keine zusätzlichen 

Informationen vor oder fasst die ESMA innerhalb der in Absatz 3 bzw. 4 genannten 

Frist keinen Beschluss, so gilt der Antrag als abgelehnt.  

Artikel 8 

Beschluss über die Erteilung oder Verweigerung der Zulassung für eine Tätigkeit in der Union und 

Mitteilung dieses Beschlusses 

(1) Die ESMA lässt den Antragsteller als ESG-Rating-Anbieter zu, wenn sie bei der Prüfung 

des in Artikel 7 genannten Antrags zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller die in 

dieser Verordnung festgelegten Bedingungen für die Abgabe von Ratings erfüllt. 

(2) Die ESMA unterrichtet den Antragsteller innerhalb von fünf Arbeitstagen über den in 

Absatz 1 genannten Beschluss.  

(3) Die ESMA unterrichtet die Kommission, die EBA und die EIOPA über jeden nach 

Absatz 2 gefassten Beschluss. 

(4) Die Zulassung gilt für das gesamte Gebiet der Union. 
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Artikel 9 

Entzug oder Aussetzung der Zulassung 

(1) Die ESMA entzieht einem ESG-Rating-Anbieter die Zulassung oder setzt sie aus, wenn 

a) der ESG-Rating-Anbieter in den letzten zwölf Monaten vor dem Entzug oder der 

Aussetzung ausdrücklich auf die Zulassung verzichtet oder keine ESG-Ratings 

abgegeben hat, 

b) der ESG-Rating-Anbieter die Zulassung aufgrund falscher Erklärungen oder auf 

sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat, 

c) der ESG-Rating-Anbieter die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung beruhte, 

nicht mehr erfüllt, 

d) der ESG-Rating-Anbieter in schwerwiegender Weise oder wiederholt gegen diese 

Verordnung verstoßen hat. 

(2) Der Beschluss über den Entzug oder die Aussetzung der Zulassung wird in der gesamten 

Union sofort wirksam. Die ESMA unterrichtet die zuständigen nationalen Behörden, die 

Kommission, die EBA und die EIOPA über jeden nach Absatz 1 gefassten Beschluss. 

Der ESG-Rating-Anbieter wird ebenfalls über den gemäß Absatz 1 gefassten Beschluss 

unterrichtet. 
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Kapitel 2 

Tätigkeit in der Union eines außerhalb der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieters 

Artikel 10 

Gleichwertigkeitsbeschluss 

(1) Ein außerhalb der Union niedergelassener ESG-Rating-Anbieter▌, der ▌in der Union 

gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b tätig sein möchte, kann dies nur dann tun, wenn er 

in das in Artikel 14 genannte Register eingetragen ist und alle folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Der außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter ▌ist eine 

juristische Person, ist in dem betreffenden Drittland als ESG-Rating-Anbieter 

zugelassen oder registriert und unterliegt der Aufsicht in diesem Drittland. 

b) Der außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter▌ hat der ESMA 

mitgeteilt, dass er ▌in der Union tätig sein möchte, und der ESMA den Nachweis 

der Zulassung oder Registrierung, die für die Zulassung oder Registrierung in 

dem Drittland erforderlichen einschlägigen Unterlagen sowie den Namen der für 

seine Beaufsichtigung in dem Drittland zuständigen Behörde vorgelegt und von der 

ESMA eine Bestätigung über die Vollständigkeit der bereitgestellten 

Informationen erhalten. 

c) Die Kommission hat einen Gleichwertigkeitsbeschluss gemäß Absatz 2 erlassen. 

d) Die in Absatz 4 genannten Kooperationsvereinbarungen sind wirksam. 
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(2) Die Kommission kann einen Durchführungsbeschluss fassen, in dem festgestellt wird, dass 

der Rechtsrahmen und die Aufsichtspraxis eines Drittlands gewährleisten, dass 

a) die in diesem Drittland zugelassenen oder registrierten ESG-Rating-Anbieter 

verbindliche Anforderungen erfüllen, die denen dieser Verordnung gleichwertig sind, 

b) die Einhaltung der unter Buchstabe a genannten verbindlichen Anforderungen in 

diesem Drittland laufend und wirksam beaufsichtigt und durchgesetzt wird. 

▌  

Solche Durchführungsbeschlüsse werden nach dem in Artikel 48 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

(3) Die Kommission kann einen delegierten Rechtsakt nach Artikel 47 erlassen, in dem die in 

Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels genannten 

Bedingungen festgelegt werden. Die Kommission kann die Anwendung des in Absatz 2 

des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsbeschlusses davon abhängig machen, 

dass 

a) dieses Drittland sämtliche darin festgelegten Bedingungen zur Gewährleistung 

gleichwertiger Aufsichts- und Regulierungsstandards wirksam dauerhaft erfüllt, 

b) die ESMA in der Lage ist, ihre Überwachungsbefugnisse gemäß Artikel 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 wirksam auszuüben. 

▌ 
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(4) Die ESMA schließt Kooperationsvereinbarungen mit den zuständigen Behörden von 

Drittländern, deren Rechtsrahmen und Aufsichtspraxis gemäß Absatz 2 als gleichwertig 

anerkannt wurden. In diesen Vereinbarungen wird mindestens Folgendes festgelegt: 

a) der Mechanismus für den regelmäßigen und Ad-hoc-Informationsaustausch 

zwischen der ESMA und den betreffenden zuständigen Drittlandsbehörden, 

einschließlich des Zugangs zu allen von der ESMA angeforderten relevanten 

Informationen über den in diesem Drittland zugelassenen oder registrierten ESG-

Rating-Anbieter, 

b) der Mechanismus für eine umgehende Benachrichtigung der ESMA für den Fall, 

dass eine zuständige Behörde eines Drittlands der Auffassung ist, dass der in diesem 

Drittland zugelassene oder registrierte, von ihr beaufsichtigte ESG-Rating-Anbieter 

in dem Drittland gegen die Voraussetzungen für seine Zulassung oder Registrierung 

oder gegen andere nationale Rechtsvorschriften verstößt, 

c) die Verfahren für die Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten, einschließlich Vor-Ort-

Prüfungen; 

d) der Mechanismus für die unverzügliche Unterrichtung der ESMA, wenn eine 

zuständige Behörde eines Drittlands Regulierungs- oder Aufsichtsmaßnahmen in 

Bezug auf den ESG-Rating-Anbieter ergreift, einschließlich aller Änderungen, die 

sich auf die fortgesetzte Einhaltung der geltenden Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften durch den ESG-Rating-Anbieter auswirken könnten; 
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e) der Mechanismus für die unverzügliche Benachrichtigung der zuständigen 

Drittlandsbehörde, wenn die ESMA eine öffentliche Bekanntmachung gemäß 

Artikel 35 an einen außerhalb der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter 

richtet.  

Wird die ESMA davon in Kenntnis gesetzt, dass ein außerhalb der Union 

niedergelassener ESG-Rating-Anbieter die Voraussetzungen für eine Zulassung in 

seinem Herkunftsland nicht mehr erfüllt, so streicht die ESMA ihn für die Zwecke des 

Unterabsatzes 1 aus dem in Artikel 14 genannten Register. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b prüft die ESMA innerhalb von 

20 Arbeitstagen nach dem Eingang der Informationen, ob diese vollständig sind. Hält 

die ESMA die Informationen für unvollständig, setzt sie eine Frist fest, innerhalb derer 

der ESG-Rating-Anbieter zusätzliche Informationen vorlegen muss. Nachdem die 

ESMA die Vollständigkeit der Übermittlung bewertet hat, unterrichtet sie den ESG-

Rating-Anbieter spätestens 60 Arbeitstage nach dem Datum der ursprünglichen 

Mitteilung über das Ergebnis des Verfahrens.  

Artikel 11 

Übernahme von ESG-Ratings eines außerhalb der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieters 

(1) Ein in der Union niedergelassener und gemäß Artikel 8 zugelassener ESG-Rating-

Anbieter darf ESG-Ratings, die von einem zur selben Gruppe gehörenden und außerhalb 

der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter ▌abgegeben werden, übernehmen, 

sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Der in der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter hat bei der ESMA die 

Zulassung einer solchen Übernahme beantragt. 

b) Der in der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter erfüllt die folgenden 

Anforderungen an die minimale Substanz:  

i) Er verfügt über eigene Räumlichkeiten oder Räumlichkeiten zur 

ausschließlichen Nutzung in einem Mitgliedstaat; 

ii) er hat mindestens ein eigenes aktives Bankkonto in der Union; 

iii) er verfügt mit Blick auf die Art, den Umfang oder die Komplexität seiner 

Tätigkeiten in der Union über eine angemessene Präsenz für Analysen und 

Entscheidungsfindung in der Union. 

c) Die Übernahme des ESG-Ratings beeinträchtigt nicht die Qualität der Bewertung 

des bewerteten Unternehmens oder die Durchführung von Prüfungen oder 

Inspektionen vor Ort, sofern dies in der vom ESG-Rating-Anbieter verwendeten 

ESG-Rating-Methode vorgesehen ist. 

d) Der in der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter ▌hat überprüft und kann 

gegenüber der ESMA kontinuierlich nachweisen, dass die Abgabe und Verbreitung 

der übernommenen ESG-Ratings Anforderungen erfüllt, die mindestens so streng 

sind wie die Anforderungen dieser Verordnung. Der in der Union niedergelassene 

ESG-Rating-Anbieter weist die Einhaltung dieser Anforderungen nach, ohne auf 

das für jedes einzelne Rating angewandte spezifische Verfahren verweisen zu 

müssen. 
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e) Der in der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter ▌verfügt über das 

erforderliche Fachwissen, um die ▌ESG-Ratings des außerhalb der Union 

niedergelassenen ESG-Rating-Anbieters ▌wirksam zu überwachen und damit 

verbundene Risiken zu steuern.  

f) Es gibt einen objektiven Grund, warum die ESG-Ratings für ihre Verwendung in 

der Union übernommen werden müssen, wozu Faktoren wie die Eigenheiten der 

ESG-Ratings, die notwendige Nähe der Erstellung der ESG-Ratings zum 

Emittenten oder zu einer bestimmten wirtschaftlichen Realität, eine bestimmte 

Branche, Kompetenzzentren für Teilkomponenten der ESG-Faktoren, die 

Verfügbarkeit spezifischer, für die Erstellung der ESG-Ratings erforderlicher 

Fähigkeiten, die materielle Verfügbarkeit von Eingabedaten und die Erstellung 

von ESG-Ratings im Rahmen der Zusammenarbeit eines globalen Teams gehören 

können.  

g) Der in der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter stellt der ESMA auf 

Verlangen alle Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, damit die ESMA 

die Einhaltung dieser Verordnung durch den außerhalb der Union niedergelassenen 

ESG-Rating-Anbieter ▌kontinuierlich überwachen kann, wo dies für das 

übernommene Rating von Relevanz ist. 

h) Wenn ein außerhalb der Union niedergelassener ESG-Rating-Anbieter 

▌beaufsichtigt wird, besteht eine geeignete Kooperationsvereinbarung zwischen der 

ESMA und der zuständigen Behörde des Drittlands, in dem der ESG-Rating-

Anbieter niedergelassen ist, um einen effizienten Informationsaustausch 

sicherzustellen. 

▌  
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(2) Ein ESG-Rating-Anbieter, der einen Antrag auf Übernahme nach Absatz 1 Buchstabe a 

stellt, legt der ESMA alle notwendigen Informationen vor, um der ESMA nachzuweisen, 

dass zum Zeitpunkt der Antragstellung alle Bedingungen dieses Absatzes erfüllt sind. 

(3) Binnen 45 Arbeitstagen nach Eingang des vollständigen Antrags auf Übernahme gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a und spätestens binnen 85 Arbeitstagen nach Erhalt des 

ursprünglichen Antrags prüft die ESMA den Antrag und fasst einen Beschluss über die 

Zulassung oder Ablehnung der Übernahme. Die ESMA teilt dem Antragsteller ihre 

Entscheidung binnen fünf Arbeitstagen mit.  

(4) Ein übernommenes ESG-Rating gilt als ein vom übernehmenden ESG-Rating-Anbieter 

abgegebenes ESG-Rating. Der übernehmende Anbieter darf die Übernahme nicht in der 

Absicht nutzen, die Anforderungen dieser Verordnung zu umgehen. 

(5) Ein ESG-Rating-Anbieter, der ESG-Ratings eines außerhalb der Union niedergelassenen 

ESG-Rating-Anbieters▌ übernommen hat, bleibt für solche ESG-Ratings und für die 

Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung in vollem Umfang verantwortlich. 

(6) Gelangt die ESMA zu der begründeten Auffassung, dass die in diesem Artikel genannten 

Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, ist sie befugt, unbeschadet der anwendbaren 

Maßnahmen, Geldbußen und Sanktionen gemäß den Artikeln 35 bis 37 von dem 

übernehmenden ESG-Rating-Anbieter die Einstellung der Übernahme zu verlangen. 
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Artikel 12 

Anerkennung von außerhalb der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbietern 

(1) Bis zum Erlass eines Gleichwertigkeitsbeschlusses nach Artikel 10 durch die Kommission 

oder, falls ein solcher angenommen wurde, im Falle der Aufhebung des 

Gleichwertigkeitsbeschlusses können außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-

Anbieter, die mit allen ihren Tätigkeiten in den drei vorausgegangenen Jahren einen 

konsolidierten jährlichen Nettoumsatzerlös ▌erzielt haben, der unter dem in Artikel 3 

Absatz 5 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2013/34/EU genannten Höchstbetrag liegt, in der 

Union tätig sein, sofern die ESMA den jeweiligen ESG-Rating-Anbieter ▌gemäß diesem 

Artikel anerkannt hat. Gehört der außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-

Anbieter einer Gruppe im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie 2013/34/EU 

an, so sollte der konsolidierte Nettoumsatzerlös auf konsolidierter Basis bewertet 

werden. Für diese Zwecke kann die ESMA entweder eine Bewertung durch einen 

unabhängigen externen Prüfer oder eine Zertifizierung der zuständigen Behörde des 

Drittlands, in dem der ESG-Rating-Anbieter niedergelassen ist, berücksichtigen. 

(2) Außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter▌, die eine Anerkennung 

gemäß Absatz 1 wünschen, müssen die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen 

erfüllen und bei der ESMA eine Anerkennung beantragen. ▌  
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(3) Außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter▌, die eine Anerkennung 

gemäß Absatz 1 wünschen, müssen über einen gesetzlichen Vertreter verfügen. Dieser 

gesetzliche Vertreter ist eine in der Union ansässige juristische Person, die vom 

betreffenden ESG-Rating-Anbieter ▌ausdrücklich benannt wurde, um in seinem Namen 

▌zu handeln, und ist ▌gegenüber der ESMA rechenschaftspflichtig und weist nach, dass 

der ESG-Rating-Anbieter den in dieser Verordnung vorgesehenen Verpflichtungen 

kontinuierlich nachkommt. Der gesetzliche Vertreter stellt der ESMA auf Anfrage alle 

Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um ihr gegenüber nachzuweisen, 

dass der ESG-Rating-Anbieter die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen 

erfüllt. 

(4) Der außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter ▌muss der ESMA vor 

der Anerkennung nach Absatz 1 folgende Informationen übermitteln: 

a) alle Informationen, die erforderlich sind, um nachzuweisen, dass die in Absatz 1 

festgelegten Bedingungen erfüllt sind, einschließlich der in Anhang I 

aufgeführten Informationen,  

b) alle Informationen, die erforderlich sind, um der ESMA nachzuweisen, dass der 

außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter ▌alle erforderlichen 

Vorkehrungen getroffen hat, um die in den Absätzen 2 und 3 genannten 

Anforderungen zu erfüllen, 
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c) die Liste seiner aktuellen oder künftigen ESG-Ratings, die in der Union verbreitet 

werden sollen, 

d) gegebenenfalls den Namen und die Kontaktdaten der zuständigen Drittlandsbehörde, 

die für seine Beaufsichtigung zuständig ist.  

Binnen 90 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags auf Anerkennung gemäß Absatz 2 

prüft die ESMA den Antrag und entscheidet über die Anerkennung. Die ESMA teilt dem 

Antragsteller ihre Entscheidung binnen fünf Arbeitstagen nach der Entscheidung mit. 

(5) Die ESMA erkennt den in Absatz 1 genannten außerhalb der Union niedergelassenen 

ESG-Rating-Anbieter ▌an, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-Anbieter ▌hat alle in den 

Absätzen 2, 3 und 4 festgelegten Bedingungen erfüllt. 

b) Wenn ein außerhalb der Union niedergelassener ESG-Rating-Anbieter 

▌beaufsichtigt wird, strebt die ESMA eine geeignete Kooperationsvereinbarung mit 

der zuständigen Behörde des Drittlands an, in dem der ESG-Rating-Anbieter seinen 

Sitz hat, um einen effizienten Informationsaustausch sicherzustellen. 
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(6) Eine Anerkennung wird nicht gewährt, wenn die ESMA an der wirksamen Ausübung ihrer 

Aufsichtsfunktionen gemäß dieser Verordnung entweder durch die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften des Drittlands, in dem der ESG-Rating-Anbieter aus einem 

Drittland niedergelassen ist, oder gegebenenfalls durch Beschränkungen der Aufsichts- und 

Ermittlungsbefugnisse der zuständigen Behörde dieses Drittlands gehindert wird. 

(7) Die ESMA verhängt gemäß Artikel 36 Geldbußen, setzt die Anerkennung nach Absatz 1 

aus oder zieht sie gegebenenfalls zurück, wenn sie aufgrund dokumentierter Nachweise zu 

der begründeten Auffassung gelangt, dass der ESG-Rating-Anbieter 

a) in einer Weise handelt oder gehandelt hat, die den Interessen der Nutzer seiner ESG-

Ratings oder dem ordnungsgemäßen Funktionieren von Märkten eindeutig abträglich 

ist, 

b) in gravierender Weise gegen die in dieser Verordnung festgelegten einschlägigen 

Anforderungen verstoßen hat, 

c) die Anerkennung aufgrund falscher Angaben oder auf andere irreguläre Weise 

erhalten hat. 
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(8) Erfüllt der von der ESMA gemäß diesem Artikel anerkannte ESG-Rating-Anbieter die in 

Absatz 1 festgelegten Bedingungen nicht mehr, so teilt er dies der ESMA unverzüglich 

mit.  

Der ESG-Rating-Anbieter teilt der ESMA binnen drei Monaten mit, ob er weiterhin 

seine Dienstleistungen in der Union anbieten möchte, und stellt binnen zwölf Monaten 

einen Antrag auf Zulassung. Erfolgt keine solche Mitteilung, stellt der ESG-Rating-

Anbieter seine Tätigkeit in der Union ein. 

(9) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Form und den 

Inhalt des Antrags nach Absatz 2 und insbesondere die Darstellung der gemäß Absatz 4 

erforderlichen Informationen festzulegen. Die ESMA legt diese Entwürfe spätestens zum 

[neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] der Kommission vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards 

nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren der Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 
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Artikel 13 

Kooperationsvereinbarungen 

(1) Kooperationsvereinbarungen gemäß Artikel 10 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe h 

und Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b unterliegen Garantien zum Schutz des 

Berufsgeheimnisses, die den in Artikel 46 genannten Garantien mindestens gleichwertig 

sind. Der im Rahmen solcher Kooperationsvereinbarungen durchgeführte 

Informationsaustausch dient der Erfüllung der Aufgaben der ESMA oder der zuständigen 

Behörden. 

(2) In Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland wendet die 

ESMA die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates44 an. 

                                                 
44 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG 
(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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Kapitel 3 

Register und Zugänglichkeit von Informationen 

Artikel 14 

Register der ESG-Rating-Anbieter und Zugänglichkeit von Informationen über das zentrale 

europäische Zugangsportal (ESAP) 

(1) Die ESMA erstellt und führt ein Register, das Informationen zu allen folgenden Punkten 

enthält: 

a) die Identität der gemäß Artikel 8 zugelassenen oder gemäß Artikel 5 registrierten 

ESG-Rating-Anbieter, 

b) die Identität der außerhalb der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter▌, die 

die in Artikel 10 festgelegten Bedingungen erfüllen, und der für die Beaufsichtigung 

dieser ESG-Rating-Anbieter zuständigen Drittlandsbehörden, 

c) die Identität des übernehmenden ESG-Rating-Anbieters und des in Artikel 11 

genannten außerhalb der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieters, dessen 

ESG-Rating übernommen wurde, und gegebenenfalls der zuständigen 

Drittlandsbehörden, die für die Beaufsichtigung des ESG-Rating-Anbieters, dessen 

ESG-Rating übernommen wurde, zuständig sind, 

d) die Identität der gemäß Artikel 12 anerkannten außerhalb der Union 

niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter ▌, des in der Union ansässigen 

gesetzlichen Vertreters dieser ESG-Rating-Anbieter und gegebenenfalls der für die 

Beaufsichtigung dieser ESG-Rating-Anbieter ▌zuständigen Drittlandsbehörden. 
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(2) Das in Absatz 1 genannte Register ist auf der Website der ESMA frei zugänglich und wird 

erforderlichenfalls umgehend aktualisiert. 

(3) Ab dem 1. Januar 2028 übermittelt der ESG-Rating-Anbieter bei der Veröffentlichung von 

Informationen gemäß Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 23 Absatz 1 diese Informationen 

gleichzeitig an die in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannte zuständige 

Sammelstelle, damit diese Informationen im ESAP zugänglich sind, das gemäß der 

Verordnung (EU) 2023/2859 eingerichtet wurde. 

(4) Die Informationen müssen alle nachstehenden Anforderungen erfüllen: 

a) Die Informationen werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht 

vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 

Verordnung (EU) 2023/2859 erstellt. 

b) Die Informationen enthalten die folgenden Metadaten: 

i) einen vollständigen Firmennamen und gegebenenfalls den für 

Marketingzwecke verwendeten Namen sowie die Kurzform des Namens des 

ESG-Rating-Anbieters, der die Informationen übermittelt; 

ii) die Rechtsträgerkennung des ESG-Rating-Anbieters gemäß Artikel 7 Absatz 4 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

iii) die Größe des ESG-Rating-Anbieters gemäß Artikel 7 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2023/2859; 
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iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2023/2859; 

v) Metadaten, aus denen hervorgeht, ob die Informationen personenbezogene 

Daten enthalten. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii erwirbt der ESG-Rating-Anbieter die 

Rechtsträgerkennung gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023/2859. 

(6) Für die Zwecke der Bereitstellung der Informationen gemäß Absatz 1 im ESAP fungiert 

die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 

(EU) 2023/2859. 

(7) Die in Absatz 1 und in Artikel 11 Absatz 3, Artikel 35 Absatz 6 und Artikel 38 Absatz 1 

genannten Informationen werden ab dem 1. Januar 2028 über das ESAP zugänglich 

gemacht. Für diese Zwecke fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 

Nummer 2 der genannten Verordnung. Diese Informationen werden in einem 

datenextrahierbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 

erstellt, umfassen die Metadaten in Bezug auf die Namen und, soweit verfügbar, die 

Rechtsträgerkennung des ESG-Rating-Anbieters gemäß Artikel 7 Absatz 4 der genannten 

Verordnung, die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 der 

genannten Verordnung und die Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten 

enthalten. 
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(8) Um eine effiziente Erhebung und Verwaltung der gemäß Absatz 3 übermittelten Daten zu 

gewährleisten, arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen Folgendes festgelegt wird: 

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden; 

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen; 

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches 

maschinenlesbare Format zu verwenden ist.  

Vor der Ausarbeitung der Entwürfe technischer Durchführungsstandards führt die ESMA 

eine Kosten-Nutzen-Analyse durch. Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c 

bewertet die ESMA in Abstimmung mit einschlägigen Interessenträgern die Vor- und 

Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und führt geeignete Feldversuche 

durch. 

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(9) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien für Unternehmen, um sicherzustellen, dass 

die gemäß Absatz 8 Unterabsatz 1 Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind. 
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Titel III 

Integrität und Zuverlässigkeit der ESG-Rating-Tätigkeiten 

Kapitel 1 

Organisatorische Anforderungen, Verfahren und Dokumente zur Unternehmensführung 

Artikel 15 

Allgemeine Grundsätze 

(1) ESG-Rating-Anbieter stellen sicher, dass ihre Rating-Tätigkeiten unabhängig sind, auch 

von allen politischen und wirtschaftlichen Einflüssen oder Einschränkungen. 

(2) ESG-Rating-Anbieter verfügen über Vorschriften und Verfahren, mit denen sichergestellt 

wird, dass ihre ESG-Ratings gemäß dieser Verordnung abgegeben, veröffentlicht und 

verbreitet werden.  

(3) ESG-Rating-Anbieter verwenden Systeme, Ressourcen und Verfahren, die geeignet sind 

und wirksam dazu beitragen, dass sie ihren Verpflichtungen aus dieser Verordnung 

nachkommen können. 

(4) ESG-Rating-Anbieter legen schriftliche Strategien und Verfahren fest und setzen diese um, 

um sicherzustellen, dass ihre ESG-Ratings auf einer gründlichen Analyse aller 

▌Informationen beruhen, die ihnen zur Verfügung stehen und die für ihre Analyse im 

Einklang mit ihren Rating-Methoden relevant sind. 

(5) ESG-Rating-Anbieter legen interne Strategien und Verfahren für vertiefte Prüfungen fest 

und setzen diese um, um sicherzustellen, dass ihre Geschäftsinteressen die Unabhängigkeit 

oder Genauigkeit der Bewertungstätigkeiten nicht beeinträchtigen. 
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(6) ESG-Rating-Anbieter geben sich solide Verfahren für Verwaltung und Buchhaltung, 

interne Kontrollmechanismen sowie wirksame Kontroll- und Sicherheitsmechanismen für 

Datenverarbeitungssysteme und setzen diese um. 

(7) ESG-Rating-Anbieter wenden für die von ihnen abgegebenen ESG-Ratings kontinuierlich 

und auf transparente Weise strenge, systematische, unabhängige und belegbare Rating-

Methoden an. 

(8) ESG-Rating-Anbieter überprüfen die ESG-Rating-Methoden gemäß Absatz 7 laufend und 

mindestens einmal jährlich. 

(9) ESG-Rating-Anbieter überwachen und bewerten die Angemessenheit und Wirksamkeit 

ihrer Systeme, Ressourcen und Verfahren gemäß Absatz 3 zumindest jährlich und 

ergreifen die zur Behebung etwaiger Mängel erforderlichen Maßnahmen. 

(10) ESG-Rating-Anbieter schaffen und unterhalten eine ständige, unabhängige und wirksame 

Aufsichtsfunktion, um die Überwachung übergreifender Aspekte der Abgabe ihrer ESG-

Ratings sicherzustellen.  

Die Aufsichtsfunktion muss mit den erforderlichen Ressourcen und Fachkenntnissen 

ausgestattet sein und Zugang zu allen Informationen haben, die sie zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben benötigt. Sie muss direkten Zugang zum Leitungsorgan des ESG-Rating-

Anbieters haben. 

ESG-Rating-Anbieter entwickeln und unterhalten robuste Verfahren für ihre 

Aufsichtsfunktion. 
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(11) ▌ESG-Rating-Anbieter treffen alle notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

ihren ESG-Ratings zugrunde liegenden Informationen von ausreichender Qualität sind und 

aus zuverlässigen Quellen stammen. ESG-Rating-Anbieter weisen deutlich und 

ausdrücklich darauf hin, dass ihre ESG-Ratings ihre eigene Meinung ausdrücken. 

(12) ESG-Rating-Anbieter informieren das bewertete Objekt oder den Emittenten des 

bewerteten Objekts während seiner Arbeitszeiten und mindestens zwei volle Arbeitstage 

vor der ersten Herausgabe des ESG-Ratings, um dem bewerteten Objekt oder dem 

Emittenten des bewerteten Objekts die Möglichkeit zu geben, den ESG-Rating-Anbieter 

über sachliche Fehler zu informieren. Zu diesem Zweck stellen ESG-Rating-Anbieter 

auf Antrag des bewerteten Objekts oder des Emittenten des bewerteten Objekts die in 

Anhang III Nummer 1 Buchstaben b und c und Nummer 2 Buchstabe b Ziffer ii 

genannten Informationen und das Datum der letzten Aktualisierung der Daten sowie 

gegebenenfalls alle anderen diesbezüglich erhobenen, geschätzten oder berechneten 

Daten kostenlos und auf nichtgewerblicher Grundlage zur Verfügung.  

(13) ESG-Rating-Anbieter legen keine Informationen über ihr geistiges Kapital, ihr geistiges 

Eigentum, ihr Know-how oder die Ergebnisse von Innovationen offen, die als 

Geschäftsgeheimnisse im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 des 

Europäischen Parlaments und des Rates45 gelten würden. 

(14) ESG-Rating-Anbieter ändern ihre ESG-Ratings nur im Einklang mit ihren gemäß 

Artikel 23 veröffentlichten Rating-Methoden. 

                                                 
45 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 

über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und 
Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1). 
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Artikel 16 

Trennung der ESG-Rating-Tätigkeiten von anderen Tätigkeiten 

(1) ESG-Rating-Anbieter dürfen keine der folgenden Tätigkeiten ausüben: 

a) Beratungstätigkeiten für Anleger oder Unternehmen, 

b) Abgabe und Verbreitung von Ratings im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 

der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, 

c) Entwicklung von Referenzwerten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2016/1011, 

d) Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2014/65, 

e) Abschlussprüfungen und Aufträge zur Erlangung von Prüfungssicherheit in 

Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der 

Richtlinie 2013/34/EU, 

f) Tätigkeiten von Kreditinstituten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

Versicherungs- oder Rückversicherungstätigkeiten im Sinne der Richtlinie 

2009/138/EG. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 können ESG-Rating-Anbieter die in Absatz 1 Buchstaben d 

und f aufgeführten Tätigkeiten erbringen, sofern sie spezifische Maßnahmen, 

einschließlich der in den Artikeln 25 und 26 genannten Maßnahmen, ergreifen, mit 

denen 

a) sichergestellt wird, dass jede Tätigkeit autonom ausgeübt wird, und das Entstehen 

potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Interessenkonflikten bei der 

Entscheidungsfindung im Rahmen ihrer ESG-Rating-Tätigkeiten vermieden wird, 

b) sichergestellt wird, dass Mitarbeiter von ESG-Rating-Anbietern, die direkt am 

Verfahren zur Bewertung eines bewerteten Objekts beteiligt sind, keine der in 

Absatz 1 genannten Tätigkeiten ausüben. 

Bei der Umsetzung solcher Maßnahmen berücksichtigt der ESG-Rating-Anbieter 

gegebenenfalls auch die Tätigkeiten der Gruppe, der er angehört.  

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe c können ESG-Rating-Anbieter bei der ESMA die 

Zulassung zur Entwicklung von Referenzwerten beantragen, sofern sie spezifische 

Maßnahmen, einschließlich der in Absatz 2 genannten Maßnahmen, ergreifen. Die 

ESMA prüft, ob die von dem betreffenden ESG-Rating-Anbieter vorgeschlagenen 

Maßnahmen im Hinblick auf die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit 

Interessenkonflikten angemessen und hinreichend sind. Ist die ESMA der Auffassung, 

dass die Maßnahmen im Hinblick auf die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit 

Interessenkonflikten nicht angemessen oder unzureichend sind, so findet Absatz 1 

Buchstabe c Anwendung.  
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Der ESG-Rating-Anbieter teilt der ESMA etwaige wesentliche Änderungen bei den vom 

ESG-Rating-Anbieter ergriffenen Maßnahmen oder bei deren Umsetzung vor deren 

Umsetzung mit. Die ESMA prüft, ob die Maßnahmen im Hinblick auf die potenziellen 

Risiken im Zusammenhang mit Interessenkonflikten nach wie vor angemessen und 

hinreichend sind. Andernfalls findet Absatz 1 Buchstabe c Anwendung. 

Die ESMA fasst ihren Beschluss gemäß den Unterabsätzen 1 und 2 binnen 

30 Arbeitstagen nach Eingang der vollständigen Informationen über die vom ESG-

Rating-Anbieter vorgeschlagenen Maßnahmen bzw. über die wesentlichen Änderungen 

oder innerhalb der in Artikel 7 festgelegten Fristen, wenn die Prüfung Teil ihrer 

Bewertung des Zulassungsantrags ist.  

(4) ESG-Rating-Anbieter stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter, die direkt am Verfahren zur 

Bewertung eines bewerteten Objekts beteiligt sind, keine der in Absatz 1 Buchstaben a, b 

und e genannten Tätigkeiten ausüben. 

(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Einzelheiten der gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 zu treffenden Maßnahmen und 

Schutzvorkehrungen festgelegt werden. 

Die ESMA übermittelt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards spätestens zum [neun Monate nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung]. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung durch 

Erlass der in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

(6) ESG-Rating-Anbieter stellen sicher, dass die Erbringung anderer als der in Absatz 1 

genannten Dienstleistungen im Rahmen ihrer ESG-Rating-Tätigkeiten nicht zu 

Interessenkonflikten führt. Im Falle drohender Interessenkonflikte sehen ESG-Rating-

Anbieter davon ab, solche anderen Dienstleistungen anzubieten. 

Artikel 17 

Rating-Analysten, Mitarbeiter und sonstige an der Abgabe von ESG-Ratings beteiligte Personen 

(1) ESG-Rating-Anbieter stellen sicher, dass Rating-Analysten, Mitarbeiter und alle anderen 

natürlichen Personen, die unter ihrer Kontrolle stehen oder deren Dienste ihnen – etwa im 

Wege einer vertraglichen Vereinbarung – zur Verfügung gestellt ▌werden und die direkt 

an der Abgabe von ESG-Ratings beteiligt sind, einschließlich Analysten, die direkt am 

Rating-Prozess beteiligt sind, und Personen, die an der Bereitstellung von ESG-

Punktebewertungen beteiligt sind, angemessen geschult sind und über die Kenntnisse 

und Erfahrungen verfügen, die für die Erfüllung der ihnen übertragenen Pflichten und 

Aufgaben erforderlich sind, gegebenenfalls auch über ein ausreichendes Verständnis des 

potenziellen wesentlichen finanziellen Risikos für das bewertete Unternehmen und der 

potenziellen wesentlichen Auswirkungen des bewerteten Unternehmens auf Umwelt und 

Gesellschaft im Allgemeinen. 
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(2) ESG-Rating-Anbieter stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten Personen mit einem 

bewerteten Objekt bzw. dem Emittenten eines bewerteten Objekts oder mit Personen, die 

über ein Kontrollverhältnis direkt oder indirekt mit einem bewerteten Objekt verbunden 

sind, keine Verhandlungen über Entgelte oder Zahlungen einleiten oder an solchen 

Verhandlungen teilnehmen dürfen. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Personen, die direkt an der Festlegung eines einzelnen Ratings 

für ein bewertetes Objekt beteiligt sind, sowie Mitglieder der Geschäftsleitung des ESG-

Rating-Anbieters dürfen von bewerteten Unternehmen oder von Unternehmen der 

Gruppe des bewerteten Unternehmens begebene, garantierte oder anderweitig unterstützte 

Finanzinstrumente, ausgenommen Beteiligungen an diversifizierten Organismen für 

gemeinsame Anlagen, einschließlich verwalteter Fonds oder Anlagen in mit 

Ermessensspielraum verwalteten Portfolios, weder kaufen oder verkaufen noch Geschäfte 

mit solchen Finanzinstrumenten tätigen. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Personen dürfen sich nicht direkt an der Festlegung eines ESG-

Ratings des betreffenden bewerteten Objekts beteiligen oder dieses in anderer Weise 

beeinflussen, wenn diese Personen 

a) Finanzinstrumente des bewerteten Objekts besitzen, bei denen es sich nicht um 

Beteiligungen an diversifizierten Organismen für gemeinsame Anlagen, 

einschließlich verwalteter Fonds und Anlagen in mit Ermessensspielraum 

verwalteten Portfolios, handelt, 
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b) Finanzinstrumente an einem Unternehmen besitzen, das mit dem bewerteten Objekt 

verbunden ist, dessen Besitz einen Interessenkonflikt verursachen kann oder nach 

allgemeiner Auffassung konfliktträchtig ist, sofern es sich nicht um Beteiligungen an 

diversifizierten Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich verwalteter 

Fonds und Anlagen in mit Ermessensspielraum verwalteten Portfolios, handelt, 

c) im vorausgegangenen Jahr bei dem bewerteten Unternehmen oder einem 

Unternehmen der Gruppe des bewerteten Objekts beschäftigt waren oder ein 

Geschäfts- oder ein sonstiges Verhältnis zu dem bewerteten Unternehmen oder 

einem Unternehmen der Gruppe des bewerteten Objekts unterhalten, das einen 

Interessenkonflikt verursachen kann oder nach allgemeiner Auffassung 

konfliktträchtig ist. 

(5) ESG-Rating-Anbieter stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten Personen sowie 

Mitglieder der Geschäftsleitung des ESG-Rating-Anbieters 

a) unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität der Geschäfte des 

ESG-Rating-Anbieters sowie der Art und des Spektrums seiner ESG-Rating-

Tätigkeiten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das Eigentum und die 

Aufzeichnungen im Besitz der ESG-Rating-Anbieter vor Betrug, Diebstahl oder 

Missbrauch zu schützen, 

b) vertrauliche Informationen, die dem ESG-Rating-Anbieter anvertraut wurden, weder 

an Personen weitergeben, die nicht direkt an der Erbringung von ESG-Rating-

Tätigkeiten beteiligt sind, einschließlich Rating-Analysten und Mitarbeitern von 

Personen, die über ein Kontrollverhältnis direkt oder indirekt mit dem ESG-Rating-

Anbieter verbunden sind, noch an andere natürliche Personen, deren 

Dienstleistungen einer Person, die über ein Kontrollverhältnis direkt oder indirekt 

mit dem ESG-Rating-Anbieter verbunden ist, zur Verfügung stehen oder zur 

Verfügung gestellt wurden oder unter deren Kontrolle stehen, 
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c) vertrauliche Informationen zu keinem anderen Zweck als der Erbringung von ESG-

Rating-Tätigkeiten, einschließlich für den Handel mit Finanzinstrumenten, 

verwenden oder weitergeben, 

d) von keinem Geschäftspartner des ESG-Rating-Anbieters Geld, Geschenke oder 

Vergünstigungen verlangen oder annehmen. 

(6) In Absatz 1 aufgeführte Personen, die der Auffassung sind, dass das Verhalten einer 

anderen in Absatz 1 aufgeführten Person rechtswidrig ist, setzen die Aufsichtsfunktion 

unverzüglich davon in Kenntnis. Der ESG-Rating-Anbieter stellt sicher, dass eine solche 

Meldung keine negativen Auswirkungen auf die meldende Person hat. 

(7) Beendet ein Rating-Analyst seine Beschäftigung beim ESG-Rating-Anbieter und schließt 

er sich binnen eines Jahres einem bewerteten Objekt bzw. einem Emittenten eines 

bewerteten Objekts an, an dessen Rating er direkt beteiligt war, so überprüft der ESG-

Rating-Anbieter die Arbeit des Rating-Analysten während des Jahres vor seinem 

Ausscheiden. 

(8) Die in Absatz 1 genannten Personen sowie Mitglieder der Geschäftsleitung des ESG-

Rating-Anbieters nehmen keine Schlüsselposition in der Geschäftsleitung eines bewerteten 

Objekts bzw. eines Emittenten eines bewerteten Objekts ein, an dessen Rating sie beteiligt 

waren, und zwar für neun Monate nach Abgabe eines solchen Ratings. 
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Artikel 18 

Anforderungen an das Führen von Aufzeichnungen 

(1) ESG-Rating-Anbieter führen Aufzeichnungen über ihre ESG-Rating-Tätigkeiten. Diese 

Aufzeichnungen enthalten die in den Anhängen I und II genannten Angaben. 

(2) ESG-Rating-Anbieter bewahren die in Absatz 1 genannten Informationen mindestens fünf 

Jahre lang in einer Form auf, die es ermöglicht, die Festlegung eines ESG-Ratings zu 

wiederholen und vollständig nachzuvollziehen. 

Artikel 19 

Mechanismus zur Bearbeitung von Beschwerden 

(1) ESG-Rating-Anbieter verfügen über Verfahren für die Entgegennahme, Untersuchung und 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen über von Nutzern von ESG-Ratings, bewerteten 

Objekten und Emittenten bewerteter Objekte eingereichte Beschwerden und 

veröffentlichen diese auf ihrer Website. ESG-Rating-Anbieter veröffentlichen auf ihrer 

Website zudem klare Informationen über ihren Mechanismus zur Bearbeitung von 

Beschwerden sowie ihre Kontaktdaten. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Verfahren stellen sicher, dass 

a) der ESG-Rating-Anbieter das Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden 

veröffentlicht,  

▌  

b) Beschwerden zeitnah und fair geprüft werden und das Ergebnis der Prüfung dem 

Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist mitgeteilt wird, es sei denn, 

eine solche Mitteilung würde den Zielen der öffentlichen Ordnung oder der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates46 

zuwiderlaufen, 

c) die Untersuchung unabhängig von jeder Person geführt wird, die Gegenstand der 

Beschwerde war. 

(3) Beschwerden können eingereicht werden in Bezug auf 

a) die Datenquellen, die für ein bestimmtes ESG-Rating verwendet werden, sachliche 

Irrtümer und Fehler, 

b) die Art und Weise, wie die Rating-Methode in Bezug auf ein bestimmtes ESG-

Rating angewandt wurde, 

c) die Frage, ob ein bestimmtes ESG-Rating für das bewertete Objekt bzw. den 

Emittenten des bewerteten Objekts repräsentativ ist. 

                                                 
46 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 

2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 1). 
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Artikel 20 

Begründete Bedenken 

(1) ESG-Rating-Anbieter verfügen über Verfahren für die Entgegennahme begründeter 

Bedenken, die Interessenträger unter Angabe ihrer Namen und ihrer Position äußern. 

(2) ESG-Rating-Anbieter – mit Ausnahme kleinerer ESG-Rating-Anbieter, deren 

Nettoumsatzerlös unterhalb der gemäß der Richtlinie 2013/34/EU für kleine 

Unternehmen geltenden Höchstgrenze liegt –, bemühen sich, auf die begründeten 

Bedenken binnen 30 Arbeitstagen zu antworten. 

Artikel 21 

Auslagerung 

(1) Die Auslagerung wichtiger betrieblicher Funktionen darf die Qualität der internen 

Kontrolle des ESG-Rating-Anbieters oder die Fähigkeit der ESMA zur Überwachung der 

Einhaltung der Pflichten des ESG-Rating-Anbieters gemäß dieser Verordnung nicht 

wesentlich beeinträchtigen▌. 

(2) ESG-Rating-Anbieter, die Funktionen oder Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die für die 

Abgabe eines ESG-Ratings relevant sind, auslagern, bleiben in vollem Umfang für die 

Erfüllung aller Verpflichtungen aus dieser Verordnung verantwortlich. 

(3) ESG-Rating-Anbieter, die Funktionen oder Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die für die 

Abgabe eines ESG-Ratings relevant sind, auslagern, bleiben für die Offenlegung der in 

Anhang II genannten Informationen in vollem Umfang verantwortlich. 
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Artikel 22 

Ausnahmen von den Anforderungen an die Unternehmensführung 

(1) Ein ESG-Rating-Anbieter kann bei der ESMA beantragen, von der Erfüllung der in 

Artikel 15 Absätze 6, 8 und 10 genannten Anforderungen ausgenommen zu werden.  

(2) Bei der Prüfung eines solchen Antrags prüft die ESMA, ob die folgenden Bedingungen 

erfüllt sind:  

a) Bei dem ESG-Rating-Anbieter handelt es sich um ein kleines ▌Unternehmen oder 

eine kleine Gruppe nach den in Artikel 3 der Richtlinie 2013/34/EU festgelegten 

Kriterien. 

b) Der ESG-Rating-Anbieter hat Maßnahmen und Verfahren, insbesondere interne 

Kontrollmechanismen, Meldevorschriften sowie Maßnahmen, welche die 

Unabhängigkeit der Rating-Analysten und der Personen, die ESG-Ratings 

genehmigen, sicherstellen, eingeführt, die dafür sorgen, dass diese Verordnung 

tatsächlich eingehalten wird. 

c) Der ESG-Rating-Anbieter hat nachgewiesen, dass die Größe des ESG-Rating-

Anbieters nicht auf eine solche Weise bestimmt wird, dass die Einhaltung ▌dieser 

Verordnung umgangen wird. 

d) Der ESG-Anbieter hat mit hinreichender Deutlichkeit nachgewiesen, dass die in 

Absatz 1 genannten Anforderungen angesichts der Art, des Umfangs oder der 

Komplexität der Geschäftstätigkeit des betreffenden ESG-Rating-Anbieters oder 

der Art oder des Spektrums der von ihm abgegebenen ESG-Ratings nicht 

verhältnismäßig sind. 

Auf der Grundlage dieser Erwägungen kann die ESMA den betreffenden ESG-Rating-

Anbieter von allen in Absatz 1 genannten Anforderungen bzw. – in hinreichend 

begründeten Fällen und auf der Grundlage der vom ESG-Rating-Anbieter gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstabe d vorgelegten Angaben – nur von einigen dieser 

Anforderungen ausnehmen. 
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Kapitel 2 

Transparenzanforderungen 

Artikel 23 

Offenlegung der bei ESG-Rating-Tätigkeiten verwendeten Methoden, Modelle und grundlegenden 

Annahmen gegenüber der Öffentlichkeit 

(1) ESG-Rating-Anbieter legen auf ihrer Website mindestens die Methoden, Modelle und 

grundlegenden Annahmen offen, die sie bei ihren ESG-Rating-Tätigkeiten verwenden, 

einschließlich der in Anhang I Buchstabe d und in Anhang III Nummer 1 genannten 

Informationen. Diese Informationen sollten in klarer und transparenter Weise 

veröffentlicht und in einem gesonderten Bereich der Website des ESG-Rating-Anbieters 

ausgewiesen werden. 

(2) Anstelle eines einzigen ESG-Parameters, in dem die E-, S- und G-Faktoren aggregiert 

werden, werden separate E-, S- und G-Ratings abgegeben. ESG-Rating-Anbieter 

machen die in diesem Artikel und in Artikel 24 genannten Angaben gesondert für jeden 

Faktor. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können ESG-Rating-Anbieter ein einziges ESG-Rating 

abgeben, in dem die E-, S- und G-Faktoren aggregiert werden, wenn sie unbeschadet 

weiterer Offenlegungspflichten nach dieser Verordnung die in Anhang III Nummer 1 

Buchstabe h genannten Informationen bereitstellen. 
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(4) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Elemente, die 

gemäß Absatz 1 offenzulegen sind, näher zu bestimmen. Diese Elemente dürfen keine 

zusätzlichen Offenlegungspflichten umfassen, die über die in Anhang III Nummer 1 

aufgeführten Pflichten hinausgehen. 

(5) Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards gemäß 

Absatz 4 spätestens zum [neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

(6) Der ESG-Rating-Anbieter stellt die in Anhang III Nummer 1 genannten Informationen 

spätestens zu dem Zeitpunkt bereit, zu dem er mit der Abgabe von ESG-Ratings beginnt. 

(7) Die ESMA kann Entwürfe technischer Durchführungsstandards ausarbeiten, in denen 

die Datenstandards, Formate und Vorlagen festgelegt werden, die ESG-Rating-Anbieter 

für die Darstellung der in Absatz 1 genannten Informationen zu verwenden haben. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß dem in Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 
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Artikel 24 

Offenlegung von ESG-Ratings gegenüber Nutzern und bewerteten Unternehmen 

(1) ESG-Rating-Anbieter stellen den Nutzern von ESG-Ratings und den bewerteten 

Unternehmen mindestens die in Anhang III Nummer 2 genannten Informationen 

kontinuierlich zur Verfügung. 

(2) ESG-Rating-Anbieter stellen sicher, dass ein ESG-Rating, dessen Offenlegung sie einem 

Abonnenten genehmigen, eine Verknüpfung mit den Informationen nach Anhang III 

Nummer 1 aufweist.  

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Elemente, die 

gemäß Absatz 1 offenzulegen sind, näher zu bestimmen. Diese Elemente dürfen keine 

zusätzlichen Offenlegungspflichten umfassen, die über die in Anhang III Nummer 2 

aufgeführten Pflichten hinausgehen. 

(4) Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

spätestens zum [neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 
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(5) Die ESMA kann Entwürfe technischer Durchführungsstandards ausarbeiten, in denen 

die Datenstandards, Formate und Vorlagen festgelegt werden, die ESG-Rating-Anbieter 

für die Darstellung der in Absatz 1 genannten Informationen zu verwenden haben. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß dem in Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

Kapitel 3 

Unabhängigkeit und Interessenkonflikte 

Artikel 25 

Unabhängigkeit und Vermeidung von Interessenkonflikten 

(1) ESG-Rating-Anbieter verfügen über solide Regelungen für die Unternehmensführung, die 

eine klare Organisationsstruktur mit genau abgegrenzten, transparenten und kohärenten 

Aufgaben und Verantwortungsbereichen für alle an der Abgabe eines ESG-Ratings 

Beteiligten vorsehen. 

(2) ESG-Rating-Anbieter unternehmen alle erforderlichen Schritte, um sicherzustellen, dass 

die abgegebenen ESG-Ratings nicht von bestehenden oder potenziellen 

Interessenkonflikten oder Geschäfts- oder anderen Beziehungen beeinflusst werden, 

weder von den ESG-Rating-Anbietern selbst noch von ihren Anteilseignern, ihrer 

Geschäftsleitung, ihren Rating-Analysten, ihren Mitarbeitern oder von anderen natürlichen 

Personen, deren Leistungen die ESG-Rating-Anbieter in Anspruch nehmen oder die sie 

kontrollieren können, oder von anderen, über ein Kontrollverhältnis direkt oder indirekt 

mit ihnen verbundenen Personen oder von Drittanbietern, an die Funktionen oder 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten ausgelagert wurden. 
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(3) Besteht bei einem ESG-Rating-Anbieter das Risiko eines Interessenkonflikts aufgrund der 

Eigentumsstruktur, der Mehrheitsbeteiligung oder der Tätigkeiten des ESG-Rating-

Anbieters, eines Unternehmens, in dessen Eigentum oder unter dessen Kontrolle der ESG-

Rating-Anbieter steht, eines Unternehmens, das im Eigentum oder unter der Kontrolle des 

ESG-Rating-Anbieters steht, oder eines seiner verbundenen Unternehmen oder eines 

Drittanbieters, wird die ESMA tätig. Die ESMA kann den ESG-Rating-Anbieter 

auffordern, Maßnahmen zur Minderung dieses Risikos zu ergreifen. ▌ 

Wird ein in Unterabsatz 1 genannter Interessenkonflikt nicht angemessen durch 

spezifische Risikominderungsmaßnahmen bewältigt ▌, so fordert die ESMA den ESG-

Rating-Anbieter auf, den Verstoß zu beenden. Die ESMA kann den ESG-Rating-Anbieter 

erforderlichenfalls auffordern, entweder die Tätigkeiten oder Beziehungen, die zu dem 

Interessenkonflikt führen, oder die Abgabe der ESG-Ratings einzustellen. 

(4) Anteilseignern oder Mitgliedern eines ESG-Rating-Anbieters, die bei diesem ESG-

Rating-Anbieter oder in einem Unternehmen, das die Möglichkeit hat, die Kontrolle 

oder einen beherrschenden Einfluss über diesen ESG-Rating-Anbieter auszuüben, einen 

maßgeblichen Einfluss im Sinne von Artikel 2 Nummer 13 der Richtlinie 2013/34/EU 

ausüben, ist Folgendes untersagt: 

a) einen maßgeblichen Einfluss bei einem anderen ESG-Rating-Anbieter auszuüben; 

c) berechtigt oder befugt zu sein, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 

eines anderen ESG-Rating-Anbieters zu bestellen oder abzuberufen; 

d) dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines anderen ESG-Rating-Anbieters als 

Mitglied anzugehören. 
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Dieser Absatz gilt weder für Investitionen in andere ESG-Rating-Anbieter, die derselben 

Gruppe von ESG-Rating-Anbietern angehören, noch für Investitionen in ESG-Rating-

Anbieter, bei denen es sich um Kleinstunternehmen oder kleine Unternehmen gemäß 

den in Artikel 3 der Richtlinie 2013/34/EU festgelegten Kriterien handelt. 

(5) ESG-Rating-Anbieter legen der ESMA alle bestehenden oder potenziellen 

Interessenkonflikte offen, einschließlich Interessenkonflikten, die sich aus dem Eigentum 

oder der Kontrolle der ESG-Rating-Anbieter ergeben. 

(6) ESG-Rating-Anbieter legen Strategien, Verfahren und wirksame organisatorische 

Vorkehrungen für die Ermittlung, Offenlegung, Vermeidung, Bewältigung und Minderung 

von Interessenkonflikten fest und führen diese durch. ESG-Rating-Anbieter überprüfen 

und aktualisieren diese Strategien, Verfahren und Vorkehrungen regelmäßig. Diese 

Strategien, Verfahren und Vorkehrungen sollen insbesondere Interessenkonflikte, die auf 

die Eigentums- oder Kontrollverhältnisse des ESG-Rating-Anbieters oder andere 

Interessen in der Gruppe des ESG-Rating-Anbieters zurückzuführen sind, oder 

Interessenkonflikte, die von anderen Personen verursacht werden, die in Bezug auf die 

Festlegung des ESG-Ratings Einfluss auf oder Kontrolle über den ESG-Rating-Anbieter 

ausüben, verhindern, bewältigen und mindern. 

(7) ESG-Rating-Anbieter überprüfen ihre Tätigkeiten mindestens einmal jährlich, um 

potenzielle Interessenkonflikte zu ermitteln. 
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Artikel 26 

Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten von Mitarbeitern 

(1) ESG-Rating-Anbieter sorgen dafür, dass Mitarbeiter und andere natürliche Personen, deren 

Leistungen von ihnen in Anspruch genommen werden können oder von ihnen kontrolliert 

werden und die direkt an der Abgabe eines ESG-Ratings beteiligt sind, 

a) über die Fähigkeiten verfügen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten 

erforderlich sind, und einer wirksamen Verwaltung und Aufsicht unterliegen, 

b) keiner unzulässigen Einflussnahme oder Interessenkonflikten ausgesetzt sind, 

c) keine Vergütung erhalten und ihre Leistung nicht auf eine Art und Weise beurteilt 

wird, mit der ein Interessenkonflikt oder eine andere Situation ▌, die sich auf die 

Integrität des Prozesses der Bestimmung des ESG-Ratings auswirkt, ausgelöst 

werden könnte, 

d) keine Interessen oder Geschäftsbeziehungen haben, durch die die Tätigkeiten des 

ESG-Rating-Anbieters beeinträchtigt werden, 

e) nicht die Erlaubnis besitzen, durch Gebote, Offerten und Handel auf eigene 

Rechnung oder im Namen von Marktteilnehmern einen Beitrag zur Bestimmung 

eines ESG-Ratings zu leisten, es sei denn, eine solche Art des Beitrags ist als Teil der 

ESG-Rating-Methodik ausdrücklich erforderlich und unterliegt speziellen darin 

festgelegten Vorschriften, 
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f) wirksamen Kontrollverfahren unterliegen hinsichtlich des Austauschs von 

Informationen mit anderen Mitarbeitern, wenn aufgrund von deren Tätigkeiten das 

Risiko von Interessenkonflikten besteht, oder mit Dritten, wenn diese Informationen 

sich auf das ESG-Rating auswirken können. 

(2) ESG-Rating-Anbieter legen zur Sicherstellung der Integrität und Zuverlässigkeit der 

Mitarbeiter oder Personen, die das ESG-Rating bestimmen, spezifische Verfahren der 

internen Kontrolle fest und verlangen vor Verbreitung des ESG-Ratings eine interne 

Abzeichnung durch die Geschäftsleitung. 

Artikel 27 

Faire, angemessene, transparente und diskriminierungsfreie Behandlung der Nutzer von ESG-

Ratings 

(1) ESG-Rating-Anbieter ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

den Kunden in Rechnung gestellten Gebühren fair, angemessen, transparent und 

diskriminierungsfrei sind. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 kann die ESMA ESG-Rating-Anbieter auffordern, ihr 

dokumentierte Nachweise zu ihrer Preisgestaltung einschließlich der Gebührenstruktur und 

der Bepreisungskriterien vorzulegen. Die ESMA kann Aufsichtsmaßnahmen gemäß 

Artikel 35 ergreifen und beschließen, Geldbußen gemäß Artikel 36 zu verhängen, wenn sie 

feststellt, dass die Gebühren von ESG-Rating-Anbietern nicht fair, angemessen, 

transparent und diskriminierungsfrei sind. 
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Kapitel 4 

Beaufsichtigung durch die ESMA 

Abschnitt 1 

Allgemeine Grundsätze 

Artikel 28 

Keine Einflussnahme auf den Inhalt der Ratings oder die Methoden 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung nehmen die ESMA, die 

Kommission und die Behörden der Mitgliedstaaten keinen Einfluss auf den Inhalt der ESG-Ratings 

oder die Methoden. 

Artikel 29 

ESMA 

(1) Gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 gibt die ESMA Leitlinien für die 

Zusammenarbeit zwischen der ESMA und den zuständigen Behörden für die Zwecke 

dieser Verordnung heraus und aktualisiert sie, einschließlich der Verfahren und 

detaillierten Voraussetzungen für die Delegation von Aufgaben. 

(2) Gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 gibt die ESMA spätestens zum … 

[neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] in Zusammenarbeit mit der EBA 

und der EIOPA Leitlinien für die Anwendung der Vorschriften für die Übernahme von 

Ratings gemäß Artikel 10 der vorliegenden Verordnung heraus und aktualisiert sie. 
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(3) Die ESMA veröffentlicht einen Jahresbericht über die Anwendung dieser Verordnung und 

berücksichtigt auch die von ihr gemäß dieser Verordnung ergriffenen 

Aufsichtsmaßnahmen und verhängten Sanktionen, einschließlich Geldbußen und 

Zwangsgeldern. Dieser Bericht enthält insbesondere Informationen über die Entwicklung 

des Markts für ESG-Ratings und eine Bewertung der Anwendung der in den Artikeln 10, 

11 und 12 genannten Drittlandsregelungen. 

Die ESMA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission den in 

Unterabsatz 1 genannten Jahresbericht vor. 

(4) Die ESMA veröffentlicht jährlich auf ihrer Website eine Liste der ESG-Rating-Anbieter, 

die in dem in Artikel 14 Absatz 1 genannten Register aufgeführt sind, mit Angabe ihres 

gesamten Marktanteils in der Union. Die Veröffentlichung umfasst eine 

Bestandsaufnahme der Marktstruktur einschließlich des Konzentrationsgrades und der 

Vielfalt der ESG-Rating-Anbieter. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 4 wird der Marktanteil anhand des mit ESG-Rating-

Tätigkeiten auf Konzernebene in der Union erzielten Jahresumsatzes ermittelt. 

(6) Die ESMA arbeitet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit der EBA und der EIOPA 

zusammen und konsultiert die EBA und die EIOPA, bevor sie Leitlinien herausgibt und 

aktualisiert und Entwürfe technischer Regulierungsstandards vorlegt. 
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Artikel 30 

Zuständige Behörden 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung benennt jeder Mitgliedstaat spätestens zum … 

[15 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] eine zuständige Behörde. 

(2) Die zuständigen Behörden verfügen über eine Personalausstattung, die mit Blick auf 

Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter für die Anwendung dieser Verordnung 

angemessen ist. 

Artikel 31 

Ausübung der in den Artikeln 32 bis 34 genannten Befugnisse 

Die der ESMA oder Bediensteten der ESMA oder sonstigen von ihr bevollmächtigten Personen 

nach den Artikeln 32, 33 und 34 übertragenen Befugnisse dürfen nicht genutzt werden, um die 

Offenlegung von Informationen oder Unterlagen zu verlangen, die einem Rechtsprivileg 

unterliegen. 

Artikel 32 

Informationsersuchen 

(1) Die ESMA kann bei ESG-Rating-Anbietern, bei an ESG-Rating-Tätigkeiten beteiligten 

Personen, bei bewerteten Objekten und bei Emittenten bewerteter Objekte sowie bei 

Dritten, an die die ESG-Rating-Anbieter operative Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert 

haben, und bei Personen, die auf andere Weise eng und substanziell mit ESG-Rating-

Anbietern oder ESG-Rating-Tätigkeiten verbunden sind, durch einfaches Ersuchen oder 

durch einen Beschluss verlangen, dass sie alle Informationen zur Verfügung stellen, die die 

ESMA zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung benötigt. 
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(2) Bei der Übermittlung eines einfachen Informationsersuchens nach Absatz 1 verfährt die 

ESMA wie folgt: 

a) Sie nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage für das Ersuchen Bezug; 

b) sie erläutert den Zweck des Ersuchens; 

c) sie erläutert die Art der geforderten Informationen; 

d) sie legt eine angemessene Frist fest, innerhalb derer die Informationen beizubringen 

sind, und das Format, in dem die Informationen bereitgestellt werden müssen; 

e) sie unterrichtet die Person, die um Informationen ersucht wird, darüber, dass sie nicht 

zu deren Übermittlung verpflichtet ist, dass jedoch eine Beantwortung des Ersuchens 

um Informationen nicht sachlich falsch oder irreführend sein darf; 

f) sie nennt die Geldbuße, die nach Artikel 36 verhängt werden kann, wenn die 

Antworten auf die gestellten Fragen sachlich falsch oder irreführend sind. 

(3) Bei der Aufforderung zur Vorlage von Informationen nach Absatz 1 durch Beschluss 

verfährt die ESMA wie folgt: 

a) Sie nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage für das Ersuchen Bezug; 

b) sie erläutert den Zweck des Ersuchens; 

c) sie erläutert die Art der geforderten Informationen; 
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d) sie legt eine angemessene Frist fest, innerhalb derer die Informationen beizubringen 

sind, und das Format, in dem die Informationen bereitgestellt werden müssen; 

e) sie nennt die Zwangsgelder, die nach Artikel 37 verhängt werden können, wenn die 

geforderten Informationen unvollständig sind; 

f) sie nennt die Geldbuße, die nach Artikel 36 verhängt werden kann, wenn die 

Antworten auf die gestellten Fragen sachlich falsch oder irreführend sind; 

g) sie weist auf das Recht nach den Artikeln 60 und 61 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 hin, vor dem Beschwerdeausschuss Beschwerde gegen den Beschluss 

einzulegen und den Beschluss durch den Gerichtshof der Europäischen Union 

überprüfen zu lassen. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Personen oder deren Vertreter und bei juristischen Personen 

und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen 

Personen stellen die geforderten Informationen zur Verfügung. Ordnungsgemäß 

bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Informationen im Namen ihrer Mandanten 

erteilen. Diese Mandanten bleiben in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die von 

den Rechtsanwälten erteilten Informationen vollständig, sachlich richtig und nicht 

irreführend sind. 

(5) Die ESMA übermittelt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die in Absatz 1 

genannte und von dem Informationsersuchen betroffene Person ansässig oder 

niedergelassen ist, unverzüglich eine Kopie des einfachen Ersuchens oder ihres 

Beschlusses. 
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Artikel 33 

Allgemeine Untersuchungen 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA im Hinblick 

auf die in Artikel 32 Absatz 1 genannten Personen alle erforderlichen Untersuchungen 

durchführen. Zu diesem Zweck haben die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr 

bevollmächtigte Personen die Befugnis, 

a) Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und sonstiges für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

relevantes Material unabhängig davon, in welcher Form sie gespeichert sind, zu 

prüfen; 

b) beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Aufzeichnungen, Daten und Verfahren und 

des sonstigen Materials anzufertigen oder zu verlangen; 

c) jede in Artikel 32 Absatz 1 genannte Person oder ihre Vertreter oder Beschäftigten 

vorzuladen und zur Abgabe mündlicher oder schriftlicher Erklärungen zu 

Sachverhalten oder Unterlagen aufzufordern, die mit Gegenstand und Zweck der 

Untersuchung in Zusammenhang stehen, und die Antworten aufzuzeichnen; 

d) jede andere natürliche oder juristische Person zu befragen, die einer Befragung zum 

Zweck der Einholung von Informationen über den Gegenstand der Untersuchung 

zustimmt; 

e) Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Datenübermittlungen anzufordern. 
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(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zu Untersuchungen gemäß Absatz 1 

bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht aus, in der Gegenstand und Zweck der Untersuchung angegeben sind. Darüber 

hinaus wird in der Vollmacht angegeben, welche Zwangsgelder gemäß Artikel 37 Absatz 1 

verhängt werden, wenn die angeforderten Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und das 

sonstige Material oder die Antworten auf die Fragen, die den in Artikel 32 Absatz 1 

genannten Personen gestellt wurden, nicht oder unvollständig bereitgestellt 

beziehungsweise erteilt werden, und welche Geldbußen gemäß Artikel 36 verhängt 

werden, wenn die Antworten auf die Fragen, die den in Artikel 32 Absatz 1 genannten 

Personen gestellt wurden, sachlich falsch oder irreführend sind. 

(3) Die in Artikel 32 Absatz 1 genannten Personen unterziehen sich den durch Beschluss der 

ESMA eingeleiteten Untersuchungen. In dem Beschluss wird Folgendes angegeben: 

Gegenstand und Zweck der Untersuchung, die in Artikel 3 vorgesehenen Zwangsgelder, 

die nach der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 möglichen Rechtsbehelfe sowie das Recht, 

den Beschluss durch den Gerichtshof der Europäischen Union überprüfen zu lassen. 

(4) Die ESMA unterrichtet die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats, in dem die 

Untersuchung erfolgen soll, rechtzeitig über die bevorstehende Untersuchung und die 

Identität der bevollmächtigten Personen. Bedienstete der betreffenden zuständigen 

Behörde unterstützen auf Antrag der ESMA die bevollmächtigten Personen bei der 

Durchführung ihrer Aufgaben. Die Bediensteten der betreffenden zuständigen Behörde 

können auf Antrag auch an den Untersuchungen teilnehmen. 
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(5) Setzt die Anforderung von Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder 

Datenübermittlungen nach Absatz 1 Buchstabe e nach nationalem Recht eine gerichtliche 

Genehmigung voraus, so muss diese beantragt werden. Die Genehmigung kann auch 

vorsorglich beantragt werden. 

(6) Wird die in Absatz 5 genannte Genehmigung beantragt, so prüft das nationale Gericht, ob 

der Beschluss der ESMA echt ist und ob die beantragten Zwangsmaßnahmen im Hinblick 

auf den Gegenstand der Untersuchungen nicht willkürlich oder unverhältnismäßig sind. 

Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das nationale 

Gericht die ESMA um detaillierte Erläuterungen bitten, insbesondere in Bezug auf die 

Gründe, die der ESMA Anlass zu der Vermutung geben, dass ein Verstoß gegen diese 

Verordnung vorliegt, sowie auf die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art der 

Beteiligung der Person, gegen die sich die Zwangsmaßnahmen richten. Das nationale 

Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Untersuchung prüfen noch die 

Übermittlung der in den Akten der ESMA enthaltenen Informationen verlangen. Die 

Rechtmäßigkeit des Beschlusses der ESMA unterliegt ausschließlich der Prüfung durch 

den Gerichtshof der Europäischen Union nach dem in der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

vorgesehenen Verfahren. 
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Artikel 34 

Vor-Ort-Prüfungen 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA alle 

erforderlichen Vor-Ort-Prüfungen in den Geschäftsräumen der in Artikel 32 Absatz 1 

genannten juristischen Personen durchführen. Die ESMA kann die Vor-Ort-Prüfungen 

ohne vorherige Ankündigung durchführen, wenn die ordnungsgemäße Durchführung und 

die Effizienz der Prüfung dies erfordern. 

(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der Vor-Ort-

Prüfungen bevollmächtigte Personen sind befugt, die Geschäftsräume und Grundstücke der 

juristischen Personen, gegen die sich der Beschluss der ESMA über die Einleitung einer 

Untersuchung richtet, zu betreten, und verfügen über sämtliche in Artikel 33 Absatz 1 

genannten Befugnisse. Darüber hinaus sind sie befugt, Geschäftsräume und Bücher oder 

Aufzeichnungen jeder Art für die Dauer der Prüfung und in dem dafür erforderlichen 

Ausmaß zu versiegeln. 

(3) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der Vor-Ort-Prüfung 

bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht aus, in der der Gegenstand und der Zweck der Prüfung genannt werden und 

angegeben wird, welche Zwangsgelder gemäß Artikel 33 verhängt werden, wenn sich die 

betreffenden Personen nicht der Prüfung unterziehen. Die ESMA unterrichtet die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Prüfung vorgenommen 

werden soll, rechtzeitig über die bevorstehende Prüfung. 
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(4) Die in Artikel 32 Absatz 1 genannten Personen unterziehen sich den durch Beschluss der 

ESMA angeordneten Vor-Ort-Prüfungen. In dem Beschluss wird Folgendes angegeben: 

Gegenstand, Zweck und Zeitpunkt des Beginns der Prüfung, die in Artikel 33 

vorgesehenen Zwangsgelder, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 möglichen 

Rechtsbehelfe sowie das Recht, den Beschluss durch den Gerichtshof der Europäischen 

Union überprüfen zu lassen. Die ESMA fasst derartige Beschlüsse nach Anhörung der 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Prüfung durchgeführt werden soll. 

(5) Die Bediensteten der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Prüfung 

vorgenommen werden soll, sowie von dieser Behörde entsprechend ermächtigte oder 

bestellte Personen unterstützen auf Ersuchen der ESMA die Bediensteten der ESMA und 

sonstige von ihr bevollmächtigte Personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2 

genannten Befugnisse. Die Bediensteten der zuständigen Behörde des betreffenden 

Mitgliedstaats können auf Antrag auch an den Vor-Ort-Prüfungen teilnehmen. 

(6) Die ESMA kann die zuständigen Behörden zudem bitten, in ihrem Namen in diesem 

Artikel und in Artikel 33 Absatz 1 vorgesehene spezifische Untersuchungsaufgaben und 

Vor-Ort-Prüfungen wahrzunehmen bzw. durchzuführen. Zu diesem Zweck haben die 

zuständigen Behörden dieselben Befugnisse wie die ESMA gemäß diesem Artikel und 

Artikel 33 Absatz 1. 
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(7) Stellen die Bediensteten der ESMA und andere von ihr bevollmächtigte Begleitpersonen 

fest, dass sich eine Person einer nach Maßgabe dieses Artikels angeordneten Prüfung 

widersetzt, so gewährt die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats ihnen die 

erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter Einsatz von Polizeikräften oder einer 

entsprechenden vollziehenden Behörde, damit die Vor-Ort-Prüfung durchgeführt werden 

kann. 

(8) Setzt die Vor-Ort-Prüfung nach Absatz 1 oder die Unterstützung nach Absatz 7 nach 

nationalem Recht eine gerichtliche Genehmigung voraus, so muss diese beantragt werden. 

Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden. 

(9) Wird die in Absatz 8 genannte Genehmigung beantragt, so prüft das nationale Gericht, ob 

der Beschluss der ESMA echt ist und ob die beantragten Zwangsmaßnahmen im Hinblick 

auf den Gegenstand der Prüfung nicht willkürlich oder unverhältnismäßig sind. Bei der 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das nationale Gericht die 

ESMA um detaillierte Erläuterungen bitten, insbesondere in Bezug auf die Gründe, die der 

ESMA Anlass zu der Vermutung geben, dass ein Verstoß gegen diese Verordnung 

vorliegt, sowie auf die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art der Beteiligung 

der Person, gegen die sich die Zwangsmaßnahmen richten. Das nationale Gericht prüft 

jedoch weder die Notwendigkeit der Prüfung noch verlangt es die Übermittlung der in den 

Akten der ESMA enthaltenen Informationen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses der 

ESMA unterliegt ausschließlich der Prüfung durch den Gerichtshof der Europäischen 

Union nach dem in der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorgesehenen Verfahren. 
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Abschnitt 2 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

Artikel 35 

Aufsichtsmaßnahmen der ESMA 

(1) Stellt die ESMA fest, dass ein ESG-Rating-Anbieter seinen Verpflichtungen aus dieser 

Verordnung nicht nachgekommen ist, ergreift sie eine oder mehrere der folgenden 

Aufsichtsmaßnahmen: 

a) Entzug oder Aussetzung der Zulassung oder Anerkennung des ESG-Rating-

Anbieters, 

b) vorübergehendes Verbot für den ESG-Rating-Anbieter, ESG-Ratings zu 

veröffentlichen oder zu verbreiten, bis der Verstoß beendet ist, 

▌  

c) Aufforderung an den ESG-Rating-Anbieter, den Verstoß zu beenden, 

d) Verhängung von Geldbußen nach Artikel 36, 

e) öffentliche Bekanntmachung. 

(2) Die ESMA kann außerdem gegenüber jeder Person, die gemäß Artikel 2 Absatz 1 in der 

Union tätig ist, eine oder mehrere der in Absatz 1 Buchstaben b bis e genannten 

Aufsichtsmaßnahmen ergreifen, 

i) wenn die Bedingungen gemäß Artikel 4 nicht erfüllt sind oder die ESMA die 

Zulassung oder Anerkennung entzogen oder ausgesetzt hat, 

ii) wenn die Ausschlusskriterien gemäß Artikel 2 Absatz 2 nicht erfüllt sind. 
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(3) Die ESMA kann außerdem die in Absatz 1 Buchstabe e genannte Aufsichtsmaßnahme 

ergreifen, wenn eine ESG-Rating-Tätigkeit eines in der Union tätigen ESG-Rating-

Anbieters eine schwerwiegende Bedrohung für die Marktintegrität oder den 

Anlegerschutz in der Union darstellt. 

Um festzustellen, ob eine Person gemäß Artikel 2 Absatz 1 in der Union tätig ist, kann 

die ESMA ihre ihr gemäß den Artikeln 32 bis 34 übertragenen Befugnisse gegenüber 

der betreffenden Person oder gegenüber jedem Dritten nutzen, der die Person in die 

Lage versetzt, die ESG-Rating-Tätigkeit auszuüben.  

(4) Die in Absatz 1 genannten Aufsichtsmaßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. 

(5) Wenn sie die in Absatz 1 genannten Aufsichtsmaßnahmen ergreift, berücksichtigt die 

ESMA die Art und die Schwere des Verstoßes anhand folgender Kriterien: 

a) Dauer und Häufigkeit des Verstoßes, 

b) der Frage, ob ein Finanzverbrechen verursacht oder erleichtert wurde oder ansonsten 

mit dem Verstoß in Verbindung steht, 

c) der Frage, ob der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde, 
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d) des Grades an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen Person, 

e) der Finanzkraft des ESG-Rating-Anbieters, wie sie sich aus seinem jährlichen 

Nettogesamtumsatz ablesen lässt, 

f) der Auswirkungen des Verstoßes auf die Interessen von Anlegern und auf andere 

Nutzer, 

g) der Höhe der durch den Verstoß von dem ESG-Rating-Anbieter erzielten Gewinne 

bzw. vermiedenen Verluste oder der Dritten entstandenen Verluste, soweit solche 

Gewinne und Verluste sich beziffern lassen, 

h) des Ausmaßes der Zusammenarbeit des ESG-Rating-Anbieters mit der ESMA, 

unbeschadet des Erfordernisses, die erzielten Gewinne oder vermiedenen Verluste 

dieses ESG-Rating-Anbieters einzuziehen, 

i) früherer Verstöße des ESG-Rating-Anbieters, 

j) Maßnahmen, die der ESG-Rating-Anbieter nach dem Verstoß ergriffen hat, um eine 

Wiederholung zu verhindern. 
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(6) Die ESMA teilt der für den Verstoß verantwortlichen Person unverzüglich jede nach 

Absatz 1 ergriffene Maßnahme mit. Die ESMA veröffentlicht jede derartige Maßnahme 

innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem Datum ihrer Annahme auf ihrer Website. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Veröffentlichung enthält alle der folgenden Punkte: 

a) den Hinweis, dass der ESG-Rating-Anbieter das Recht hat, Beschwerde gegen den 

Beschluss einzulegen, 

b) gegebenenfalls den Hinweis, dass Beschwerde eingelegt wurde, diese jedoch keine 

aufschiebende Wirkung hat, 

c) den Hinweis, dass die ESMA die Möglichkeit hat, die Anwendung eines 

angefochtenen Beschlusses nach Artikel 60 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 auszusetzen. 

(7) Die ESMA kann außerdem den ESG-Rating-Anbieter, der den Verstoß begangen hat, 

auffordern, die Nutzer seiner ESG-Ratings von der von der ESMA gemäß Absatz 1 

ergriffenen Aufsichtsmaßnahme in Kenntnis zu setzen.  
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Artikel 36 

Geldbußen 

(1) Stellt die ESMA fest, dass ein ESG-Rating-Anbieter oder gegebenenfalls sein gesetzlicher 

Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig gegen diese Verordnung verstoßen hat, so erlässt sie 

einen Beschluss zur Verhängung einer Geldbuße. Der Höchstbetrag der Geldbuße beträgt 

10 % des jährlichen Nettogesamtumsatzes des ESG-Rating-Anbieters, der auf der 

Grundlage der aktuellsten verfügbaren Abschlüsse berechnet wird, die vom Leitungsorgan 

des ESG-Rating-Anbieters gebilligt wurden. Ein Verstoß gilt als vorsätzlich begangen, 

wenn die ESMA objektive Anhaltspunkte dafür findet, dass eine Person vorsätzlich 

gehandelt hat, um den Verstoß zu begehen. 

(2) Handelt es sich bei dem ESG-Rating-Anbieter um eine Muttergesellschaft oder eine 

Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft, die nach der Richtlinie 2013/34/EU einen 

konsolidierten Abschluss aufzustellen hat, so ist der relevante jährliche Nettogesamtumsatz 

entweder der jährliche Nettogesamtumsatz oder die entsprechende Einkunftsart nach dem 

einschlägigen Unionsrecht für die Rechnungslegung, der/die im letzten verfügbaren 

konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der vom Leitungsorgan der Muttergesellschaft 

an der Spitze gebilligt wurde. 

(3) Bei der Festsetzung der Höhe einer Geldbuße gemäß Absatz 1 berücksichtigt die ESMA 

die in Artikel 35 Absatz 5 festgelegten Kriterien. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 entspricht die Geldbuße in Fällen, in denen der ESG-Rating-

Anbieter direkt oder indirekt einen finanziellen Gewinn aus dem Verstoß gezogen hat, 

zumindest diesem Gewinn. 
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(5) Hat ein ESG-Rating-Anbieter als Folge einer Handlung oder Unterlassung mehr als einen 

Verstoß gegen diese Verordnung begangen, so wird nur die höhere der gemäß Absatz 2 

berechneten Geldbußen für einen der zugrunde liegenden Verstöße verhängt. 

Artikel 37 

Zwangsgelder 

(1) Die ESMA verhängt per Beschluss Zwangsgelder, um 

a) einen ESG-Rating-Anbieter im Einklang mit einem Beschluss gemäß Artikel 35 zur 

Beendigung eines Verstoßes zu verpflichten, 

b) die in Artikel 32 Absatz 1 genannten Personen zu verpflichten, 

i) Informationen, die per Beschluss gemäß Artikel 32 angefordert wurden, 

vollständig zu erteilen, 

ii) sich einer Untersuchung zu unterziehen und insbesondere vollständige 

Aufzeichnungen, Daten, Verfahren oder sonstiges angefordertes Material 

vorzulegen sowie sonstige im Rahmen einer per Beschluss gemäß Artikel 32 

angeordneten Untersuchung vorgelegte Informationen zu vervollständigen oder 

zu berichtigen, 

iii) eine per Beschluss gemäß Artikel 34 angeordnete Vor-Ort-Prüfung zu dulden. 
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(2) Ein Zwangsgeld muss wirksam und verhältnismäßig sein. Die ESMA verhängt das 

Zwangsgeld für jeden Tag bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der ESG-Rating-Anbieter oder 

die betreffende Person dem jeweiligen in Absatz 1 genannten Beschluss nachkommt. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 beträgt das Zwangsgeld 3 % des durchschnittlichen 

Tagesumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr beziehungsweise bei natürlichen 

Personen 2 % des durchschnittlichen Tageseinkommens im vorausgegangenen 

Kalenderjahr. Es wird ab dem im Beschluss über die Verhängung des Zwangsgelds 

festgelegten Datum berechnet. 

(4) Ein Zwangsgeld wird für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab der 

Bekanntgabe des Beschlusses der ESMA verhängt. Nach Ende dieses Zeitraums überprüft 

die ESMA diese Maßnahme. 

Artikel 38 

Offenlegung, Art, Vollstreckung und Zuweisung von Geldbußen und Zwangsgeldern 

(1) Die ESMA veröffentlicht sämtliche gemäß den Artikeln 36 und 37 verhängten Geldbußen 

und Zwangsgelder, sofern dies die Stabilität der Finanzmärkte der Union nicht ernsthaft 

gefährdet oder den Beteiligten daraus kein unverhältnismäßiger Schaden erwächst. Diese 

Veröffentlichung darf keine personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EU) 

2018/1725 enthalten. 
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(2) Gemäß den Artikeln 36 und 37 verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind 

verwaltungsrechtlicher Art. 

(3) Gemäß den Artikeln 36 und 37 verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind vollstreckbar. 

Die Vollstreckung der Geldbußen und Zwangsgelder erfolgt nach den geltenden 

Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats oder des Drittlands, in dessen Hoheitsgebiet sie 

stattfindet. 

(4) Die Geldbußen und Zwangsgelder werden dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen 

Union zugewiesen. 

Abschnitt 3 

Verfahren und Überprüfung 

Artikel 39 

Verfahrensvorschriften für Aufsichtsmaßnahmen und Geldbußen 

(1) Stellt die ESMA fest, dass es ernsthafte Anhaltspunkte für einen möglichen Verstoß gegen 

diese Verordnung gibt, benennt sie innerhalb der ESMA einen unabhängigen 

Untersuchungsbeauftragten zur Untersuchung des Sachverhalts. Dieser benannte 

Beauftragte darf nicht direkt oder indirekt an der Beaufsichtigung der ESG-Ratings, auf die 

sich der Verstoß bezieht, beteiligt sein oder gewesen sein und nimmt seine Aufgaben 

unabhängig vom Rat der Aufseher der ESMA wahr. 
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(2) Der in Absatz 1 genannte Untersuchungsbeauftragte untersucht die mutmaßlichen 

Verstöße, wobei er alle Bemerkungen der Personen, die Gegenstand der Untersuchungen 

sind, berücksichtigt, und legt dem Rat der Aufseher der ESMA eine vollständige 

Verfahrensakte mit seinen Feststellungen vor. 

(3) Der Untersuchungsbeauftragte hat die Befugnis, nach Artikel 32 Informationen 

anzufordern und nach den Artikeln 33 und 34 Untersuchungen und Vor-Ort-Prüfungen 

durchzuführen. 

(4) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat der Untersuchungsbeauftragte Zugang zu allen 

Unterlagen und Informationen, die die ESMA bei ihren Aufsichtstätigkeiten 

zusammengetragen hat. 

(5) Die Verteidigungsrechte der Personen, die Gegenstand der Untersuchungen sind, müssen 

während der Untersuchungen nach diesem Artikel in vollem Umfang gewahrt werden. 

(6) Wenn der Untersuchungsbeauftragte dem Rat der Aufseher der ESMA die Verfahrensakte 

mit seinen Feststellungen vorlegt, setzt er die Personen, die Gegenstand der 

Untersuchungen sind, davon in Kenntnis. 
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(7) Anhand der Verfahrensakte mit den Feststellungen des Untersuchungsbeauftragten und ‒ 

wenn die betreffenden Personen darum ersuchen ‒ nach der gemäß Artikel 40 erfolgten 

Anhörung dieser Personen beurteilt der Rat der Aufseher der ESMA, ob eine oder mehrere 

Personen, die Gegenstand der Untersuchung sind, die betreffenden Verstöße begangen 

haben, und ergreift, wenn er zu dem Schluss kommt, dass solche Verstöße begangen 

wurden, eine Aufsichtsmaßnahme gemäß Artikel 35 und verhängt eine Geldbuße gemäß 

Artikel 36. 

(8) Der Untersuchungsbeauftragte nimmt nicht an den Beratungen des Rates der Aufseher der 

ESMA teil und greift auch nicht in anderer Weise in den Beschlussfassungsprozess des 

Rates der Aufseher der ESMA ein. 

(9) Die Kommission ergänzt diese Verordnung durch den Erlass weiterer 

Verfahrensvorschriften für die Ausübung der Befugnis der ESMA zur Verhängung von 

Geldbußen oder Zwangsgeldern, einschließlich Bestimmungen zu Verteidigungsrechten, 

Bestimmungen über Zeitpunkte und Fristen und über die Einziehung der Geldbußen und 

Zwangsgelder, indem detaillierte Bestimmungen zur Verjährung bezüglich der 

Verhängung und Durchsetzung von Sanktionen erlassen werden. 

Die Vorschriften nach Unterabsatz 1 werden anhand delegierter Rechtsakte gemäß 

Artikel 47 erlassen. 
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(10) Stellt die ESMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung ernsthafte 

Anhaltspunkte für das Vorliegen von Tatsachen fest, die Straftaten darstellen könnten, 

verweist sie diese Sachverhalte zur strafrechtlichen Verfolgung an die jeweiligen 

nationalen Behörden. Die ESMA sieht davon ab, Geldbußen oder Zwangsgelder zu 

verhängen, wenn ein früherer Freispruch oder eine frühere Verurteilung aufgrund 

identischer oder im Wesentlichen gleichartiger Tatsachen als Ergebnis eines 

Strafverfahrens nach nationalem Recht bereits Rechtskraft erlangt hat. 

Artikel 40 

Anhörung der Personen, die Gegenstand der Untersuchungen sind 

(1) Bevor die ESMA einen Beschluss gemäß den Artikeln 35, 36 und 37 fasst, gibt sie den 

Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, Gelegenheit, zu ihren Feststellungen 

angehört zu werden. Die ESMA stützt ihre Beschlüsse nur auf Feststellungen, zu denen 

sich die Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, äußern konnten. 

Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn dringende Maßnahmen gemäß Artikel 35 ergriffen werden 

müssen, um ernsthaften und unmittelbar bevorstehenden Schaden vom Finanzsystem 

abzuwenden. In einem solchen Fall kann die ESMA einen Interimsbeschluss fassen und 

muss den betreffenden Personen die Gelegenheit geben, so bald wie möglich nach Erlass 

ihres Beschlusses gehört zu werden. 
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(2) Die Verteidigungsrechte der Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, müssen 

während der Untersuchungen in vollem Umfang gewahrt werden. Diese Personen haben 

vorbehaltlich des berechtigten Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer 

Geschäftsgeheimnisse Recht auf Einsicht in die Akten der ESMA. Von der Akteneinsicht 

ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne vorbereitende Unterlagen der 

ESMA. 

Artikel 41 

Überprüfung durch den Gerichtshof 

Der Gerichtshof besitzt die unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung von Beschlüssen, mit denen 

die ESMA eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt hat. Er kann die verhängten Geldbußen 

oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen. 
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Abschnitt 4 

Gebühren und Übertragung von Aufgaben 

Artikel 42 

Aufsichtsgebühren 

(1) Die ESMA stellt den ESG-Rating-Anbietern gemäß dem nach Absatz 2 erlassenen 

delegierten Rechtsakt angemessene Gebühren in Rechnung. Diese Gebühren decken die 

Aufwendungen der ESMA im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung von ESG-Rating-

Anbietern und die Erstattung der Kosten, die den zuständigen Behörden bei Durchführung 

von Arbeiten nach dieser Verordnung ‒ insbesondere infolge einer Übertragung von 

Aufgaben nach Artikel 43 ‒ entstehen können, voll ab. 

(2) Die Höhe der jeweiligen Gebühr steht in einem angemessenen Verhältnis zum jährlichen 

Nettoumsatz des betreffenden ESG-Rating-Anbieters. 
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Die Kommission erlässt spätestens zum … [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 47, um diese Verordnung durch 

Festlegung der Gebührenarten, der Gebührenanlässe, der Gebührenhöhe und der 

jeweiligen Begründung, der Zahlungsweise und gegebenenfalls der Art und Weise, in der 

die ESMA den zuständigen Behörden die Kosten erstattet, die ihnen bei der Durchführung 

von Arbeiten gemäß dieser Verordnung entstanden sind, insbesondere infolge einer 

Übertragung von Aufgaben gemäß Artikel 43, zu ergänzen. Mit diesen delegierten 

Rechtsakten werden Gebühren festgelegt, die der Größe der ESG-Rating-Anbieter und 

dem Umfang ihrer Beaufsichtigung angemessen sind und entsprechen, und zwar 

insbesondere in den Fällen, in denen sie im Einklang mit den Kriterien gemäß Artikel 3 

der Richtlinie 2013/34/EU als kleine Unternehmen oder kleine Gruppen eingestuft sind. 
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Kapitel 5 

Zusammenarbeit zwischen der ESMA und den zuständigen nationalen Behörden 

Artikel 43 

Übertragung von Aufgaben durch die ESMA an die zuständigen Behörden 

(1) Soweit es für die ordnungsgemäße Erfüllung einer Aufsichtsaufgabe erforderlich ist, kann 

die ESMA die folgenden Aufsichtsaufgaben gemäß den von der ESMA nach Artikel 16 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 herausgegebenen Leitlinien an die zuständige 

Behörde eines Mitgliedstaats übertragen:  

a)  die Befugnis zur Anforderung von Informationen gemäß Artikel 32, 

b)  die Befugnis, Untersuchungen und Vor-Ort-Prüfungen gemäß den Artikeln 33 und 

34 durchzuführen. 

(2) Bevor die ESMA gemäß Absatz 1 Aufgaben überträgt, konsultiert sie die jeweils 

zuständige Behörde in Bezug auf: 

a) den Umfang der zu übertragenden Aufgabe, 

b) den Zeitplan für die Ausführung der Aufgabe, 

c) die Übermittlung erforderlicher Informationen durch und an die ESMA. 
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(3) Die ESMA erstattet einer zuständigen Behörde die Kosten, die dieser bei der 

Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben entstehen. Die zu erstattenden Kosten 

umfassen alle Fixkosten sowie variable Kosten, die bei der Ausführung der 

übertragenen Aufgaben oder der der ESMA gewährten Unterstützung angefallen sind. 

(4) Die ESMA überprüft die nach Absatz 1 vorgenommenen Aufgabenübertragungen in 

angemessenen Zeitabständen. Die ESMA kann die Übertragung jederzeit widerrufen. 

(5) Eine Übertragung von Aufgaben berührt nicht die Zuständigkeit der ESMA und schränkt 

die Möglichkeit der ESMA, die übertragene Tätigkeit durchzuführen und zu überwachen, 

nicht ein. Die ESMA delegiert keine Aufsichtsbefugnisse, einschließlich 

Zulassungsbeschlüssen, abschließender Bewertungen und Folgebeschlüssen in Bezug auf 

Verstöße. 

Artikel 44 

Informationsaustausch 

Die ESMA und die zuständigen Behörden übermitteln einander unverzüglich die zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung oder ihrer jeweiligen Aufsichtsbefugnisse und Mandate 

erforderlichen Informationen. 
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Artikel 45 

Mitteilungen und Ersuchen um Aussetzung der Ratings seitens der zuständigen Behörden 

(1) Stellt eine zuständige Behörde eines Mitgliedstaats fest, dass im Hoheitsgebiet ihres 

eigenen oder eines anderen Mitgliedstaats gegen diese Verordnung verstoßen wird oder 

wurde, so setzt sie die ESMA davon in Kenntnis. Hält eine zuständige Behörde es für 

Untersuchungszwecke für angemessen, kann sie der ESMA vorschlagen zu prüfen, ob es 

nötig ist, von den Befugnissen nach Artikel 32 in Bezug auf den am Verstoß beteiligten 

ESG-Rating-Anbieter Gebrauch zu machen. 

(2) Die ESMA ergreift angemessene Maßnahmen. Die ESMA unterrichtet die mitteilende 

zuständige Behörde über die Ergebnisse und soweit möglich über wichtige 

zwischenzeitliche Entwicklungen. 

(3) Eine mitteilende zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die der Auffassung ist, dass ein 

ESG-Rating-Anbieter, der in dem in Artikel 14 genannten Register aufgeführt ist und 

dessen ESG-Ratings im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats verwendet werden, in einer 

Weise gegen diese Verordnung verstoßen hat, dass der Anlegerschutz oder die Stabilität 

des Finanzsystems in diesem Mitgliedstaat erheblich beeinträchtigt wird, kann die ESMA 

ersuchen, die Abgabe von ESG-Ratings durch den betreffenden ESG-Rating-Anbieter 

auszusetzen. Die mitteilende zuständige Behörde übermittelt der ESMA sämtliche Gründe 

für ihr Ersuchen. 

(4) Ist die ESMA der Auffassung, dass das Ersuchen nach Absatz 3 nicht gerechtfertigt ist, so 

teilt sie dies der mitteilenden zuständigen Behörde unter Angabe der Gründe schriftlich 

mit. Hält die ESMA das Ersuchen hingegen für gerechtfertigt, so ergreift sie zweckmäßige 

Maßnahmen für eine entsprechende Lösung und setzt die mitteilende zuständige Behörde 

schriftlich davon in Kenntnis. 
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Artikel 46 

Berufsgeheimnis 

(1) Die ESMA, die zuständigen Behörden und alle Personen, die bei der ESMA, bei den 

zuständigen Behörden oder bei einer sonstigen Person, an die die ESMA Aufgaben 

delegiert hat, tätig sind oder tätig waren, einschließlich der unter Anweisung der ESMA 

tätigen Prüfer und Sachverständigen, sind zur Wahrung des Berufsgeheimnisses 

verpflichtet. Unter das Berufsgeheimnis fallende Informationen dürfen keiner anderen 

Person oder Behörde bekannt gegeben werden, es sei denn, dies geschieht auf der 

Grundlage von Bestimmungen des Unionsrechts oder des nationalen Rechts. 

(2) Alle Informationen, die im Rahmen dieser Verordnung zwischen der ESMA, den 

zuständigen Behörden, der EBA, der EIOPA und dem ESRB ausgetauscht werden und die 

Geschäfts- oder Betriebsbedingungen und andere wirtschaftliche oder persönliche 

Angelegenheiten betreffen, gelten als vertraulich, es sei denn, 

a) die ESMA oder die betreffende zuständige Behörde oder andere Behörde oder Stelle 

erklärt zum Zeitpunkt der Mitteilung, dass diese Informationen offengelegt werden 

können; 

b) die Offenlegung ist für ein Gerichtsverfahren erforderlich; 

c) die offengelegten Informationen werden in einer Zusammenfassung oder in einer 

aggregierten Form verwendet, bei der die einzelnen Finanzmarktteilnehmer nicht 

identifiziert werden können. 
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Titel IV 

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

Artikel 47 

Ausübung und Widerruf der Befugnisübertragung und Einwände gegen delegierte Rechtsakte 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 Absatz 3, Artikel 39 

Absatz 9 und Artikel 42 Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren 

einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 

oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 Absatz 3, Artikel 39 Absatz 9 und Artikel 42 

Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 Absatz 3, Artikel 39 Absatz 9 und 

Artikel 42 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

(7) Haben bei Ablauf der in Absatz 6 genannten Frist weder das Europäische Parlament noch 

der Rat Einwände gegen den delegierten Rechtsakt erhoben, so wird dieser im Amtsblatt 

der Europäischen Union veröffentlicht und tritt zu dem darin genannten Zeitpunkt in 

Kraft. Der delegierte Rechtsakt kann im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

werden und vor Ablauf dieser Frist in Kraft treten, wenn das Europäische Parlament und 

der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie nicht die Absicht haben, Einwände zu 

erheben. 
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(8) Erheben das Europäische Parlament oder der Rat innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist 

Einwände gegen den delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht in Kraft. Gemäß 

Artikel 296 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gibt das Organ, 

das Einwände erhebt, die Gründe für seine Einwände gegen den delegierten Rechtsakt an. 

▌ 

Artikel 48 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch den Beschluss 2001/528/EG der Kommission47 

eingesetzten Europäischen Wertpapierausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates48. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                 
47 Beschluss der Kommission vom 6. Juni 2001 zur Einsetzung des Europäischen 

Wertpapierausschusses (ABl. L 191 vom 13.7.2001, S. 45). 
48 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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Titel V 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 49 

Übergangsbestimmungen 

(1) ESG-Rating-Anbieter, die ▌zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung in der 

Union tätig waren, müssen der ESMA spätestens zum … [19 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung] mitteilen, ob sie ▌weiterhin in der Union tätig sein und eine 

Zulassung oder Anerkennung gemäß den Verfahren nach Maßgabe von Titel II 

beantragen wollen. In diesem Fall müssen sie die Zulassung oder Anerkennung innerhalb 

von vier Monaten nach Geltungsbeginn dieser Verordnung beantragen. Geht bei der 

ESMA innerhalb dieser vier Monate kein solcher Antrag ein, so stellen die genannten 

ESG-Rating-Anbieter ihre Tätigkeiten ein. 

(2) Nach der Unterrichtung der ESMA gemäß Absatz 1 wird der ESG-Rating-Anbieter 

vorübergehend in das in Artikel 14 genannte Register eingetragen, und er darf solange, 

bis sein Antrag genehmigt oder abgelehnt wurde, weiterhin in der Union tätig sein und 

von einem außerhalb der Union niedergelassenen ESG-Rating-Anbieter, der derselben 

Gruppe gemäß Artikel 11 angehört, abgegebene ESG-Ratings übernehmen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 müssen ESG-Rating-Anbieter, die gemäß den in Artikel 3 der 

Richtlinie 2013/34/EU aufgeführten Kriterien als kleine ▌Unternehmen oder als kleine 

Gruppen eingestuft sind und die am Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung in der 

Union tätig waren, die ESMA binnen 22 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung 

gemäß den Bestimmungen von Artikel 5 unterrichten. Erfolgt innerhalb von 22 Monaten 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung keine solche Unterrichtung, so stellen die 

genannten ESG-Rating-Anbieter ihre Tätigkeit ein.  
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Artikel 50 

Änderungen der Verordnung (EU) 2019/2088 

Die Verordnung (EU) 2019/2088 wird wie folgt geändert: 

In Artikel 13 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Legt ein Finanzmarktteilnehmer oder ein Finanzberater gegenüber Dritten im Rahmen 

seiner Marketingmitteilungen ein ESG-Rating offen, so stellt er auf seiner Website 

dieselben Informationen wie die Informationen ein, die nach Maßgabe von Anhang III 

Nummer 1 der Verordnung X (Verordnung über ESG-Ratings) erforderlich sind, und er 

stellt in dieser Marketingmitteilung einen Link zu diesen Offenlegungen auf der Website 

bereit. 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die in Unterabsatz 1 genannten 

Informationen näher festzulegen, und tragen dabei den gemäß Artikel 10 der vorliegenden 

Verordnung bereits offengelegten Informationen Rechnung.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnungen (EU) 

Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 
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Artikel 51 

Überprüfung 

(1) Die Kommission bewertet die Anwendung dieser Verordnung spätestens zum … [vier 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

(2) Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

wichtigsten Ergebnisse dieser Bewertung vorlegen. Bei der Bewertung berücksichtigt die 

Kommission Marktentwicklungen und die ihr zur Verfügung stehenden einschlägigen 

Nachweise. In dem Bericht wird insbesondere Folgendes bewertet: 

a) die Auswirkungen der vorliegenden Verordnung auf den Übergang zu einer 

nachhaltigen Wirtschaft, auf die Lücke bei den Investitionen, die zur Erreichung 

der in der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des 

Rates49 festgelegten Klimaziele der Union erforderlich sind, sowie auf die 

Umlenkung privater Kapitalströme hin zu nachhaltigen Investitionen,  

b) die Auswirkungen der vorliegenden Verordnung auf die Marktstruktur, 

einschließlich der Entwicklung der Zahl und der Vielfalt der ESG-Rating-

Anbieter, 

 c) ob der Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung für die 

Verwirklichung der mit ihr verfolgten Ziele gemäß Artikel 1 geeignet ist und ob 

Anbieter von Datenprodukten zu Umwelt-, Sozial- und Menschenrechts- sowie 

Governance-Faktoren in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 

aufgenommen werden sollten, 

                                                 
49 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 

2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 
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d) ob die Anforderungen für außerhalb der Union niedergelassene ESG-Rating-

Anbieter, die in der Union tätig werden wollen, angemessen sind, 

e) das Funktionieren des Marktes für ESG-Rating-Anbieter in der EU einschließlich 

potenzieller Interessenkonflikte und seine Beaufsichtigung durch die ESMA, 

f) ob die vorliegende Verordnung einschließlich des in Artikel 28 genannten 

Grundsatzes, keine Einflussnahme auszuüben, zur Verbesserung der Qualität und 

Verlässlichkeit von ESG-Ratings beiträgt und den Rückgriff auf irreführende 

ESG-Ratings eindämmt. 

(3) Sofern die Kommission dies für angezeigt erachtet, sollte dem Bericht ein 

Rechtsetzungsvorschlag zur Änderung einschlägiger Bestimmungen dieser Verordnung 

beigefügt werden. 
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Artikel 52 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem … [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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ANHANG I 

ANGABEN IM ZULASSUNGSANTRAG 

Ein Zulassungsantrag muss alle folgenden Angaben enthalten: 

a) vollständiger Name des Antragstellers, Anschrift des eingetragenen Sitzes in der Union, 

Website des Antragstellers und, soweit verfügbar, Rechtsträgerkennung (LEI); 

b) Name und Kontaktdaten einer Kontaktperson; 

c) Rechtsstatus des Antragstellers; 

d) Eigentumsstruktur des Antragstellers; 

e) die Identität der Unternehmen innerhalb der Eigentumsstruktur, die ESG-Ratings 

abgeben oder eine der in Artikel 16 Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten durchführen 

werden; 

f) die Identität der Mitglieder der Geschäftsleitung des Antragstellers und ihr Qualifikations-, 

Erfahrungs- und Ausbildungsniveau; 

g) Zahl der Analysten, Mitarbeiter und sonstiger unmittelbar an ESG-Rating-Tätigkeiten 

beteiligter Personen sowie ihr beim Antragsteller erworbenes und ihr allgemeines 

Erfahrungs- und Ausbildungsniveau; 

h) die erwartete Marktabdeckung der ESG-Ratings des Antragstellers;  
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i) eine Beschreibung der vom Antragsteller angewandten Verfahren und Methoden für die 

Abgabe und Überprüfung von ESG-Ratings und die Angabe, ob der ESG-Rating-Anbieter 

voraussichtlich gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 und gemäß der 

Richtlinie 2013/34/EU offengelegte Informationen heranziehen wird und ob 

voraussichtlich Methoden zum Einsatz kommen, die auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruhen und den Vorgaben und Zielen des Übereinkommens von Paris 

oder anderer einschlägiger internationaler Übereinkommen Rechnung tragen;  

j) vom Antragsteller angewandte Strategien oder Verfahren zur Ermittlung, Bewältigung und 

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Artikel 15 der Verordnung; 

k) gegebenenfalls Unterlagen und Informationen im Zusammenhang mit bestehenden oder 

geplanten Vereinbarungen zur Auslagerung von unter diese Verordnung fallenden 

Tätigkeiten; 

l) gegebenenfalls Angaben zu anderen Tätigkeiten einschließlich voraussichtlicher 

Übernahmen, die der Antragsteller durchführt oder durchzuführen beabsichtigt; 

m) gegebenenfalls Angaben zu den von den ESG-Rating-Anbietern ergriffenen und in 

Artikel 16 Absätze 2 und 3 genannten spezifischen Maßnahmen; 

n) gegebenenfalls Angaben zu früheren ESG-Rating-Tätigkeiten. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2088;Nr:2019;Year:2088&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=


 

 324 

ANHANG II 

ORGANISATORISCHE ANFORDERUNGEN 

(1) Aufbewahrungspflichten 

ESG-Rating-Anbieter führen Aufzeichnungen über alle folgenden Punkte: 

a) für jedes ESG-Rating (falls angezeigt): 

i) die Identität der an der Festlegung des ESG-Ratings beteiligten Rating-Analysten, 

die Identität der Personen, die das ESG-Rating genehmigt haben, Angaben dazu, 

ob es sich um ein beauftragtes oder ein unbeauftragtes ESG-Rating handelt, und 

das Datum, zu dem die ESG-Rating-Maßnahme durchgeführt wurde; 

ii) die Identität der für die Entwicklung der regelbasierten Methodik verantwortlichen 

Personen und die Identität der Personen, die die Rating-Methode genehmigt 

haben; 

  

b) die Buchführungsdaten für die von einem bewerteten Objekt oder dem Emittenten eines 

bewerteten Objekts oder einem mit ihm verbundenen Dritten oder einem Nutzer der 

Ratings erhaltenen Entgelte; 

c) die Kontenaufzeichnungen für jeden Abonnenten der ESG-Ratings; 
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d) die Aufzeichnungen zur Dokumentation der etablierten Verfahren und Rating-Methoden, 

die der ESG-Rating-Anbieter zur Bestimmung von ESG-Ratings verwendet; 

e) die internen Aufzeichnungen und externen Mitteilungen und Dateien, einschließlich nicht 

öffentlicher Informationen und Arbeitspapiere, die als Grundlage für Entscheidungen über 

ein ESG-Rating herangezogen wurden; 

f) Angaben zu den Verfahren und Maßnahmen, die von dem ESG-Rating-Anbieter 

angewandt wurden, um dieser Verordnung nachzukommen; 

g) die für die Bestimmung eines ESG-Ratings verwendete Methodik; 

h) Änderungen oder Abweichungen von Standardverfahren und -methoden; 

i) alle Unterlagen über Beschwerden, einschließlich der vom Beschwerdeführer vorgelegten 

Unterlagen. 

(2) Auslagerung 

Wenn ESG-Rating-Anbieter Funktionen oder relevante Dienstleistungen oder Tätigkeiten bei der 

Bereitstellung eines ESG-Ratings an einen Dienstleister auslagern, stellt der ESG-Rating-Anbieter 

sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Dienstleister verfügt über die notwendigen Fähigkeiten und Kapazitäten sowie alle 

gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen für eine zuverlässige und professionelle 

Wahrnehmung der ausgelagerten Aufgaben, Dienstleistungen oder Tätigkeiten. 
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b) Der ESG-Rating-Anbieter leitet angemessene Schritte ein, falls Zweifel daran bestehen, 

dass der Dienstleister die ausgelagerten Aufgaben wirkungsvoll und unter Einhaltung aller 

geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften wahrnimmt. 

c) Der ESG-Rating-Anbieter verfügt weiterhin über die notwendigen Fachkenntnisse, um die 

ausgelagerten Aufgaben wirksam zu überwachen und die mit der Auslagerung 

verbundenen Risiken zu bewältigen. 

d) Der Dienstleister unterrichtet den ESG-Rating-Anbieter über jede Entwicklung, die seine 

Fähigkeit, die ausgelagerten Aufgaben wirkungsvoll und unter Einhaltung aller geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften wahrzunehmen, wesentlich beeinträchtigen könnte. 

e) Der ESG-Rating-Anbieter kann die Auslagerungsvereinbarungen, sofern erforderlich, 

beenden. 

f) Der ESG-Rating-Anbieter trifft geeignete Maßnahmen, darunter Notfallpläne, um unnötige 

operationelle Risiken im Zusammenhang mit der Beteiligung des Dienstleisters am Prozess 

der Bestimmung des ESG-Ratings zu vermeiden. 
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ANHANG III 

OFFENLEGUNGSPFLICHTEN 

(1) Mindestoffenlegungspflichten gegenüber der Öffentlichkeit 

Gemäß Artikel 23 der Verordnung veröffentlichen ESG-Rating-Anbieter auf ihrer Website 

und über das zentrale europäische Zugangsportal (ESAP) mindestens Folgendes: 

a) einen ▌Überblick über die verwendeten Rating-Methoden (und diesbezügliche 

Änderungen), einschließlich der Angabe, ob die Analyse vergangenheits- oder 

zukunftsorientiert ist, sowie den abgedeckten Zeithorizont; 

b) die verwendete Klassifikation der Wirtschaftsbereiche; 

c) einen ▌Überblick über die ▌Datenquellen einschließlich der Angabe, ob die Daten 

aus gemäß der Richtlinie 2013/34/EU erforderlichen Nachhaltigkeitserklärungen 

oder aus gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 offengelegten Informationen 

stammen und ob die Quellen öffentlich oder nicht öffentlich sind, und einen 

Überblick über die Datenprozesse, die Schätzung der Eingabedaten bei 

Nichtverfügbarkeit und die Häufigkeit der Datenaktualisierungen; 

d) die Eigentumsstruktur des ESG-Rating-Anbieters; 
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e) Informationen darüber, ob und inwiefern die Methoden auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruhen; 

f) Informationen über das eindeutig festgelegte Ziel der Ratings und die Angabe, ob 

mit dem Rating Risiken, Auswirkungen oder gemäß dem Grundsatz der doppelten 

Wesentlichkeit beides oder etwaige andere Dimensionen bewertet werden, und, im 

Falle der doppelten Wesentlichkeit, die Anteile der Wesentlichkeit von Risiken und 

Auswirkungen; 

g) den Anwendungsbereich des Ratings, d. h., ob es einen einzelnen Faktor E, S oder 

G abdeckt oder ob es sich um ein aggregiertes Rating (Aggregation der Faktoren E, 

S und G) handelt oder ob es spezifische Aspekte wie etwa Übergangsrisiken 

abdeckt; 

h) im Falle eines aggregierten ESG-Ratings: Gewichtung der drei übergeordneten 

Kategorien von ESG-Faktoren (zum Beispiel 33 % Umwelt, 33 % Soziales, 33 % 

Governance) und Erläuterung der Gewichtungsmethode, einschließlich des Gewichts 

jedes einzelnen E-, S- und G-Faktors; 

i) innerhalb der E-, S- oder G-Faktoren Spezifizierung der Themen, die von dem ESG-

Rating/der ESG-Punktebewertung abgedeckt werden, und Angabe, ob sie den 

Themen aus den gemäß Artikel 29b der Richtlinie 2013/34/EU entwickelten 

Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechen; 

j) Angaben dazu, ob das Rating in absoluten oder relativen Werten ausgedrückt ist; 
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k) gegebenenfalls Verweis auf den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) bei der 

Datenerhebung oder beim Rating/Scoring von Daten, einschließlich Informationen 

zu gegenwärtigen Einschränkungen oder Risiken beim Einsatz von KI; 

l) allgemeine Informationen über die Kriterien für die Festlegung der Gebühren für die 

Kunden unter Angabe der verschiedenen berücksichtigten Elemente und allgemeine 

Informationen über das Geschäfts-/Zahlungsmodell; 

m) etwaige Einschränkungen bei den Datenquellen und Methoden, die für die 

Erstellung von ESG-Ratings verwendet werden; 

n) die größten Risiken der Entstehung von Interessenkonflikten und die zu ihrer 

Eindämmung ergriffenen Maßnahmen; 

o) ob ein ESG-Rating eines bewerteten Objekts den E-Faktor abdeckt und Angaben 

dazu, ob das Rating den Vorgaben und Zielen des Übereinkommens von Paris 

oder anderer einschlägiger internationaler Übereinkommen Rechnung trägt;  

p) ob ein ESG-Rating eines Unternehmens den S- und den G-Faktor abdeckt und 

Angaben dazu, ob das Rating einschlägigen internationalen Übereinkommen 

Rechnung trägt; 

q) etwaige Einschränkungen im Hinblick auf die den ESG-Rating-Anbietern zur 

Verfügung stehenden Informationen. 

▌  
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(2) Zusätzliche Offenlegungspflichten gegenüber Nutzern von ESG-Ratings und 

Unternehmen mit ESG-Rating, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2013/34/EU fallen 

Im Einklang mit Artikel 24 und zusätzlich zu der in Nummer 1 dieses Anhangs genannten 

Mindestoffenlegungspflicht gegenüber der Öffentlichkeit stellen ESG-Rating-Anbieter 

Nutzern und bewerteten Objekten bzw. Emittenten bewerteter Objekte, die Gegenstand eines 

solchen Ratings sind, folgende Informationen zur Verfügung:  

a) einen detaillierteren Überblick über die verwendeten Rating-Methoden (und 

diesbezügliche Änderungen), einschließlich folgender Angaben: 

i) gegebenenfalls wissenschaftliche Erkenntnisse und Annahmen, auf denen die 

Ratings beruhen, 

▌  

ii) die relevanten KPI je E-, S- und G-Faktor und die Gewichtungsmethode, 

iii) im Falle eines aggregierten ESG-Ratings: das Ergebnis der Bewertung für 

jede Kategorie von ESG-Faktoren in einer Form, mit der die 

Vergleichbarkeit der E-, der S- und der G-Kategorie sichergestellt ist, 

iv) etwaige Mängel bei den Methoden und die zur Behebung dieser Mängel 

ergriffenen Maßnahmen, 

v) Strategien für die Überarbeitung der Methoden, 
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vi) wenn ein ESG-Rating aufgrund wesentlicher Änderungen der Rating-

Methode, der Modelle, der grundlegenden Annahmen oder der Datenquellen 

(einschließlich Schätzungen) hoch- oder herabgestuft wurde: die Gründe für 

diese Änderungen und ihre Auswirkungen auf das betreffende Rating, 

vii) letztes Datum der Überarbeitung, 

viii) sofern das ESG-Rating den E-Faktor abdeckt: die Angabe, ob und inwieweit 

das ESG-Rating mit dem Anteil der Taxonomiekonformität gemäß der 

Verordnung (EU) 2020/852 korreliert oder auf andere internationale 

Übereinkünfte abgestimmt ist, sowie eine Erläuterung etwaiger wesentlicher 

Abweichungen hiervon; 

b) einen detaillierteren Überblick über die Datenprozesse, einschließlich folgender 

Angaben: 

i) eine detailliertere Erläuterung der verwendeten Datenquellen – auch ob sie 

öffentlich oder nicht öffentlich sind, ob sie Aufträgen zur Erlangung von 

Prüfungssicherheit unterliegen, wobei anzugeben ist, ob sie sich aus den 

gemäß den Artikeln 19 und 29b der Richtlinie 2013/34/EU zu nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten und der Offenlegung von Informationen gemäß der 

Verordnung (EU) 2020/852 und der Verordnung (EU) 2019/2088 

entwickelten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ergeben, und 

ob und inwiefern Angaben zu Übergangsplänen von Unternehmen, die sich 

aus dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung ergeben, herangezogen werden,  
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ii) gegebenenfalls die Verwendung von Schätzungen und Branchendurchschnitt 

sowie Erläuterung der zugrunde liegenden Methodik, 

iii) die Grundsätze für die Aktualisierung von Daten und die Überarbeitung 

historischer Daten, Datum der letzten Datenaktualisierungen, 

iv) Kontrollen der Datenqualität, ihre Häufigkeit und der Abhilfeprozess im Falle 

von Problemen, 

v) gegebenenfalls alle Schritte, die ergriffen wurden, um Beschränkungen bei den 

Datenquellen zu beseitigen; 

c) gegebenenfalls Informationen über die Zusammenarbeit mit bewerteten 

Unternehmen, einschließlich der Angabe, ob der ESG-Rating-Anbieter Vor-Ort-

Prüfungen oder Besuche durchgeführt hat, mit Angabe der Häufigkeit; 

d) wenn ein ESG-Rating-Anbieter ein unbeauftragtes Rating abgibt: einen deutlich 

sichtbaren Hinweis diesbezüglich in dem Rating, einschließlich der Angabe, ob das 

Unternehmen oder ein mit diesem verbundener Dritter vorab von seinem Rating in 

Kenntnis gesetzt wurde, ob es bzw. er in den Ratingprozess eingebunden war und 

ob der ESG-Rating-Anbieter Zugang zu Unterlagen der Geschäftsführung und zu 

anderen einschlägigen internen Unterlagen des bewerteten Unternehmens oder 

eines mit diesem verbundenen Dritten gehabt hat; 

e) gegebenenfalls eine Erläuterung der KI-Methodik, die bei der Datenerhebung oder 

dem Rating-Verfahren verwendet wurde; 

f) im Falle wichtiger neuer Informationen über ein bewertetes Objekt, die das Ergebnis 

eines ESG-Ratings beeinflussen können, teilen die ESG-Rating-Anbieter mit, wie sie 

diese Informationen berücksichtigt haben und ob sie das entsprechende ESG-Rating 

geändert haben; 

g) die in Nummer 2 dieses Anhangs genannten Angaben sind – falls angezeigt – für 

jedes weitergegebene ESG-Rating spezifisch. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0348
Maßnahmen zur Minderung übermäßiger Risikopositionen gegenüber 
zentralen Gegenparteien aus Drittstaaten und zur Steigerung der Effizienz 
der Clearingmärkte der Union
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2017/1131
im Hinblick auf Maßnahmen zur Minderung übermäßiger Risikopositionen gegenüber 
zentralen Gegenparteien aus Drittstaaten und zur Steigerung der Effizienz der 
Clearingmärkte der Union (COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0697),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0412/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 26. April 
20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 22. März 20232,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                                
1 ABl. C 204 vom 12.6.2023, S. 3.
2 ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 49.
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0398/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2022)0403 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 575/2013 
und (EU) 2017/1131 im Hinblick auf Maßnahmen zur Minderung übermäßiger 
Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien aus Drittstaaten und zur 
Steigerung der Effizienz der Clearingmärkte der Union  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET 
1 ABl. C 204 vom 12.6.2023, S. 3.  
2 ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 49.  
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1131;Year2:2017;Nr2:1131&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:204;Day:12;Month:6;Year:2023;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:184;Day:25;Month:5;Year:2023;Page:49&comp=


 

 336 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

trägt dazu bei, das Systemrisiko zu verringern, indem sie den Markt für die 

außerbörslich gehandelten (im Folgenden: „OTC-“)Derivate transparenter macht und 

die mit OTC-Derivaten verbundenen Gegenparteiausfallrisiken und operationellen 

Risiken mindert. 

(2) Nachhandelsinfrastrukturen sind ein grundlegender Aspekt der Kapitalmarktunion 

und für eine Reihe von Nachhandelsprozessen, insbesondere auch das Clearing, 

verantwortlich. Ein effizientes und wettbewerbsfähiges Clearingsystem in der Union 

ist für das Funktionieren der Kapitalmärkte der Union von wesentlicher Bedeutung 

und ein Eckpfeiler der Finanzstabilität der Union. Deshalb ist es notwendig, weitere 

Vorschriften festzulegen, um in der Union Clearingdienste im Allgemeinen und jene 

der zentralen Gegenparteien (CCPs) im Besonderen effizienter zu machen, indem die 

Verfahren, insbesondere für die Erbringung zusätzlicher Dienste oder die 

Ausführung zusätzlicher Tätigkeiten und für die Änderung der Risikomodelle der 

CCPs, verschlankt werden und indem die Liquidität erhöht, das Clearing bei CCPs in 

der Union gefördert, der Rahmen für die Tätigkeit von CCPs modernisiert und CCPs 

sowie anderen Finanzakteuren die nötige Flexibilität gegeben wird, damit sie im 

Binnenmarkt konkurrieren können. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 
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(3) Die Marktteilnehmer aus der Union müssen mehr Optionen für den Zugang zu 

sicheren und effizienten Clearingdiensten haben. Um Geschäfte auf sich ziehen zu 

können, müssen CCPs sicher und belastbar sein. In der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 sind Maßnahmen festgelegt, um die Transparenz der Derivatemärkte 

zu erhöhen und Risiken durch Clearing und den Austausch von 

Nachschusszahlungen zu mindern. Somit spielen CCPs bei der Minderung 

finanzieller Risiken eine wichtige Rolle. Daher sollten Vorschriften festgelegt 

werden, um die Stabilität von Unions-CCPs weiter zu verbessern, insbesondere 

indem bestimmte Aspekte des Rechtsrahmens geändert werden. In Anerkennung der 

Rolle der Unions-CCPs bei der Wahrung der Finanzstabilität der Union gilt es 

außerdem, die Beaufsichtigung von Unions-CCPs weiter zu verstärken, wobei das 

Augenmerk insbesondere ihrer Rolle im Finanzsystem im Allgemeinen und dem 

Umstand gelten sollte, dass sie grenzüberschreitende Dienste erbringen. 
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(4) Das zentrale Clearing ist ein globales Geschäft, und die Marktteilnehmer aus der 

Union sind international tätig. Seit der Annahme der Änderungen an der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 hinsichtlich der für die Zulassung von zentralen 

Gegenparteien anwendbaren Verfahren und zuständigen Behörden und der 

Anforderungen für die Anerkennung zentraler Gegenparteien aus Drittstaaten▌ 

wurden jedoch unter anderem auch von der durch die Verordnung (EU) Nr. 

1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates1 errichtete Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (im Folgenden „ESMA“) wiederholt 

Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Risiken für die Finanzstabilität der Union 

geäußert▌, die aus der übermäßigen Konzentration des Clearings in einigen 

Drittstaaten-CCPs erwachsen, insbesondere aufgrund der potenziellen Risiken, die in 

einem Stressszenario entstehen können. Um kurzfristig das Risiko von 

Klippeneffekten zu mindern, die mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus 

der Union und der darauf folgenden abrupten Unterbrechung des Zugangs von 

Unionsmarktteilnehmern zu CCPs im Vereinigten Königreich einhergingen, erließ 

die Kommission eine Reihe von Gleichwertigkeitsbeschlüssen, wodurch der Zugang 

zu CCPs im Vereinigten Königreich erhalten blieb. Jedoch rief die Kommission die 

Marktteilnehmer in der Union auf, auf mittlere Sicht ihre übermäßigen 

Risikopositionen gegenüber systemrelevanten Drittstaaten-CCPs abzubauen. Die 

Kommission wiederholte diesen Aufruf in ihrer Mitteilung „Das europäische 

Wirtschafts- und Finanzsystem: Mehr Offenheit, Stärke und Resilienz“▌. Die 

Risiken und Auswirkungen übermäßiger Risikopositionen gegenüber 

systemrelevanten Drittstaaten-CCPs waren Gegenstand des Berichts, den die ESMA 

im Dezember 2021 im Anschluss an eine Bewertung nach Artikel 25 Absatz 2c der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 veröffentlichte. In dem entsprechenden Bericht 

wurde geschlussfolgert, dass einige Dienste dieser systemrelevanten CCPs im 

Vereinigten Königreich von so wesentlicher Systemrelevanz seien, dass die 

derzeitigen Regelungen im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nicht mehr 

ausreichten, um die Risiken für die Finanzstabilität der Union zu steuern. Um die aus 

der fortbestehenden übermäßigen Abhängigkeit von systemrelevanten Drittstaaten-

CCPs erwachsenden potenziellen Risiken für die Finanzstabilität der Union zu 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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mindern, aber auch um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen für die Drittstaaten-

CCPs zu verbessern, die weniger Risiken für die Finanzstabilität der Union mit sich 

bringen, ist es notwendig, den mit der Verordnung (EU) 2019/2099 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 eingeführten Rahmen passgenauer auf die von den 

verschiedenen Drittstaaten-CCPs ausgehenden Risiken zuzuschneiden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2019/2099 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 hinsichtlich der 
für die Zulassung von zentralen Gegenparteien anwendbaren Verfahren und 
zuständigen Behörden und der Anforderungen für die Anerkennung zentraler 
Gegenparteien aus Drittstaaten (ABl. L 322 vom 12.12.2019, S. 1). 
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(5) Nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sind gruppeninterne Geschäfte von der 

Clearingpflicht und den Einschussanforderungen freigestellt. Um mehr 

Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit in Bezug auf den Rahmen für gruppeninterne 

Geschäfte zu schaffen, sollten die Regelung für Gleichwertigkeitsbeschlüsse nach 

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 durch einen einfacheren Rahmen 

ersetzt werden. Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sollte daher so geändert 

werden, dass anstelle eines Gleichwertigkeitsbeschlusses eine Liste der Drittstaaten 

maßgeblich ist, für die keine Freistellung gewährt werden sollte. Darüber hinaus 

sollte Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 dahingehend geändert 

werden, dass Gleichwertigkeitsbeschlüsse nur im Zusammenhang mit Artikel 11 

der genannten Verordnung vorgesehen sind. Da Artikel 382 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 auf gruppeninterne 

Geschäfte im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 verweist, sollte der 

Artikel 382 der der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ebenfalls entsprechend geändert 

werden.  

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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(6) Da Unternehmen mit Sitz in Ländern, die in ihren nationalen Systemen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel im 

Sinne der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates+ 

aufweisen (im Folgenden „Drittstaaten mit hohem Risiko“), oder mit Sitz in 

Drittstaaten, die in Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten 

EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind, 

weniger strengen regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen, können deren 

Tätigkeiten das Risiko für die Finanzstabilität der Union, auch aufgrund eines 

größeren Gegenparteiausfallrisikos und eines höheren rechtlichen Risikos, erhöhen. 

Deshalb sollten diese Unternehmen im Rahmen für gruppeninterne Geschäfte nicht 

berücksichtigt werden dürfen.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/24 (2021/0239(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, 
das Datum der Annahme und die Amtsblattfundstelle dieser Verordnung, 
einschließlich der ELI-Kennung, einfügen. 
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(7) Strategische Mängel in den nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung oder eine mangelnde Kooperationsbereitschaft mit 

Blick auf Steuerzwecke sind nicht unbedingt die einzigen Faktoren, die die mit 

Derivatekontrakten verbundene Risiken, insbesondere auch das 

Gegenparteiausfallrisiko und das rechtliche Risiko, beeinflussen können. Andere 

Faktoren, wie beispielsweise der Aufsichtsrahmen, spielen ebenfalls eine Rolle. 

Deshalb sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die Drittstaaten zu ermitteln, deren Unternehmen keine 

gruppeninternen Steuerbefreiungen in Anspruch nehmen dürfen, obwohl diese 

Drittstaaten nicht als Drittstaaten mit hohem Risiko eingestuft oder in Anhang I 

der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer 

Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind. Da gruppeninterne 

Geschäfte geringeren regulatorischen Anforderungen unterliegen, sollten die 

Regulierungs- und Aufsichtsbehörden die Risiken bei Geschäften, an denen 

Unternehmen aus Drittstaaten beteiligt sind, sorgfältig überwachen und bewerten. 
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(8) Um für Kreditinstitute aus der Union und aus Drittstaaten, die Clearingdienste für 

Altersversorgungssysteme anbieten, gleiche Wettbewerbsbedingungen 

sicherzustellen, sollte eine Ausnahme von der Clearingpflicht nach der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 für den Fall eingeführt werden, dass eine finanzielle Gegenpartei 

der Union oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die der Clearingpflicht unterliegt, 

ein Geschäft mit einem in einem Drittstaat niedergelassenen 

Altersversorgungssystem eingeht, das nach dem nationalen Recht dieses Drittstaats 

von der Clearingpflicht befreit ist. 

(9) Mit der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird das zentrale Clearing als wichtigstes 

Risikominderungsverfahren für OTC-Derivate gefördert. Die mit einem OTC-

Derivatekontrakt verbundenen Risiken werden daher am besten gemindert, wenn der 

betreffende OTC-Derivatekontrakt durch eine CCP gecleart wird, die nach der 

genannten Verordnung zugelassen oder anerkannt ist (im Folgenden „zugelassene 

oder anerkannte CCP“). Folglich sollten bei der Berechnung der Position, die mit den 

nach Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

festgelegten Clearingschwellen abgeglichen wird, nur jene Derivatekontrakte 

berücksichtigt werden, die nicht durch eine zugelassene oder anerkannte CCP 

gecleart werden. Damit die derzeitige umsichtige Abdeckung der Clearingpflicht 

durch die neue Methode nicht beeinträchtigt wird, sollte die ESMA ermächtigt 

werden, erforderlichenfalls auch eine aggregierte Clearingschwelle festzulegen.  
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(10) Durch die Dienste zur Verringerung von Nachhandelsrisiken (im Folgenden 

„PTRR“) werden die Risiken wie Kreditrisiken und operationellen Risiken von 

Derivateportfolios gemindert, weshalb sie ein wertvolles Instrument sind, um die 

Resilienz des OTC-Derivatemarkts zu verbessern. Teil der Dienste sind u. a. die 

Portfoliokomprimierung, die Portfoliooptimierung und die Portfolioanpassung. 

Die PTRR-Dienstleister setzen häufig komplexe Finanzinstrumente ein, um 

sicherzustellen, dass die aus der Verringerung von Nachhandelsrisiken 

resultierenden Geschäfte nicht der Clearingpflicht unterliegen. Hierdurch werden 

die Nutzbarkeit und Zugänglichkeit von PTRR-Diensten für die Teilnehmer 

fortgeschrittener Finanzmärkte eingeschränkt und die Vorteile, die sich aus der 

Nutzung der PTRR-Dienste ergeben, verringert, da die Verwendung komplexer 

Produkte, die nicht der Clearingpflicht unterliegen, das Risiko im Finanzsystem 

erhöht. Angesichts der Vorteile von PTRR-Diensten sollte deren Nutzung 

erleichtert werden, sie sollten zudem einer größeren Gruppe von Marktteilnehmern 

zur Verfügung gestellt werden. Daher sollten Geschäfte, die aus PTRR-Diensten 

resultieren, von der Clearingpflicht ausgenommen werden. Um die sichere und 

effiziente Nutzung von PTRR-Diensten zu gewährleisten, sollte die Ausnahme an 

angemessene Bedingungen geknüpft werden, die von der ESMA eingehender 

präzisiert und ergänzt werden müssen.  
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(11) Es ist notwendig, die Risiken für die Finanzstabilität anzugehen, die mit 

übermäßigen Risikopositionen von Clearingmitgliedern und Kunden aus der Union 

gegenüber systemrelevanten Drittstaaten-CCPs (im Folgenden „Tier-2-CCPs“) 

verbunden sind, welche Clearingdienste erbringen, die von der ESMA nach der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 als Clearingdienste von wesentlicher Systemrelevanz 

eingestuft werden. Im Dezember 2021 gelangte die ESMA zu dem Schluss, dass 

bestimmte Clearingdienste, die von zwei Tier-2-CCPs, namentlich für auf Euro und 

polnische Zloty lautende Zinsderivate, auf Euro lautende Kreditausfallswaps und auf 

Euro lautende kurzfristige Zinsderivate erbracht würden, von wesentlicher 

Systemrelevanz für die Union oder einen oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten seien. 

Wie die ESMA in ihrem Bewertungsbericht vom Dezember 2021 feststellte, könnten 

sich, falls diese Tier-2-CCPs in eine finanzielle Notlage geraten sollten, 

Veränderungen bei den anerkennungsfähigen Sicherheiten, Einschüssen oder 

Abschlägen dieser CCPs negativ auf die Anleihemärkte eines oder mehrerer 

Mitgliedstaaten und ganz allgemein auf die Finanzstabilität der Union auswirken. 

Darüber hinaus könnten Verwerfungen an den für die Umsetzung der Geldpolitik 

relevanten Märkten den für die emittierenden Zentralbanken entscheidenden 

Transmissionsmechanismus behindern. Deshalb ist es angemessen, von finanziellen 

Gegenparteien und clearingpflichtigen nichtfinanziellen Gegenparteien zu verlangen, 

dass sie direkt oder indirekt Konten bei Unions- CCPs unterhalten und eine 

repräsentative Anzahl von Geschäfte clearen. Diese Anforderung sollte dazu 

beitragen, dass diese Tier-2-CCPs weniger Clearingdienste ▌von wesentlicher 

Systemrelevanz erbringen. Angesichts der jüngsten Marktentwicklungen, 

insbesondere im Zusammenhang mit auf Euro lautende Kreditausfallswaps, ist es 

zudem angemessen, dass die Anforderung nur für auf Euro und polnische Zloty 

lautende OTC-Zinsderivate und auf Euro lautende kurzfristige Zinsderivate sowie 

zudem für andere Clearingdienste gilt, die in künftigen Bewertungen nach der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 als von wesentlicher Systemrelevanz eingestuft 

werden. 
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(12) Die Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos sollte für finanzielle und 

nichtfinanzielle Gegenparteien gelten, die der Clearingpflicht unterliegen und die 

Clearingschwellen in einer der Kategorien von Derivatekontrakten überschreiten, 

die von der ESMA als von wesentlicher Systemrelevanz eingestuft wurden. Bei der 

Überprüfung, ob sie der Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos unterliegen, 

sollten Gegenparteien, die Teil von Gruppen mit Sitz in der Union sind, die 

Derivatekontrakte berücksichtigen, die zu den Clearingdiensten von wesentlicher 

Systemrelevanz gehören und von einem beliebigen Unternehmen innerhalb der 

Gruppe, einschließlich in Drittstaaten niedergelassener Unternehmen, gecleart 

werden, da diese Kontrakte zu einem übermäßigen Risiko der Gruppe als Ganzes 

beitragen könnten. Derivatekontrakte von in Drittstaaten gelegenen 

Tochterunternehmen von Unionsgruppen sollten ebenfalls einbezogen werden, um 

zu verhindern, dass diese Gruppen ihre Clearingtätigkeiten außerhalb der Union 

verlagern, um die Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos zu umgehen. Eine 

Gegenpartei, die der Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos unterliegt und 

einer Gruppe angehört, sollte die Repräsentativitätspflicht auf der Basis ihrer 

eigenen Geschäfte erfüllen müssen. Unternehmen aus Drittstaaten, die nach 

Unionsrecht nicht der Clearingpflicht unterliegen, sind nicht verpflichtet, ein 

aktives Konto zu führen. 
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(13) Bei der Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos handelt es sich um eine neue 

Anforderung. Es sollte angemessen berücksichtigt werden, dass die Anforderung 

neu ist und die Marktteilnehmer sich schrittweise darauf einrichten müssen. 

Deshalb ist es zweckmäßig, dass die Marktteilnehmer die Anforderung bezüglich 

eines aktiven Kontos erfüllen können, indem sie dauerhaft funktionale Konten bei 

Unions-CCPs einrichten. Die Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos sollte 

operative Elemente umfassen. Das Konto sollte für das rasche Clearing einer 

erheblichen Anzahl von Geschäften, die von einer Tier-2-CCP übertragen wurden, 

und für das Clearing aller neuen Geschäfte in den Kategorien von 

Derivatekontrakten, die als von wesentlicher Systemrelevanz eingestuft wurden, 

geeignet sein. Diese operativen Elemente sollten auch dazu beitragen, 

Gegenparteien anzuregen, Geschäfte in die Union zu verlagern. In diesem 

Zusammenhang ist es sinnvoll, die Situation von Gegenparteien zu 

berücksichtigen, die bereits einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte mit auf Euro 

und polnische Zloty lautenden Zinsderivaten und mit auf Euro lautenden 

kurzfristigen Zinsderivaten bei Unions-CCPs clearen. Diese Gegenparteien sollten 

nicht den operativen Anforderungen im Zusammenhang mit der Anforderung 

bezüglich eines aktiven Kontos unterliegen. 
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(14) Um sicherzustellen, dass die Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos zu dem 

übergeordneten Ziel beiträgt, übermäßige Risikopositionen gegenüber 

Clearingdiensten von wesentlicher Systemrelevanz, die von Drittstaaten-CCPs 

erbracht werden, zu verringern, und dass das Konto nicht ruht, sollte eine 

Mindestanzahl von Derivatekontrakten auf den aktiven Konten gecleart werden. 

Diese Kontrakte sollten für die verschiedenen Unterkategorien von 

Derivatekontrakten repräsentativ sein, die zu Clearingdiensten von wesentlicher 

Systemrelevanz gehören (im Folgenden „Repräsentativitätspflicht“). Im Rahmen 

der Repräsentativitätspflicht sollte die Vielfalt der Portfolios finanzieller und 

nichtfinanzieller Gegenparteien abgebildet werden, die der Anforderung bezüglich 

eines aktiven Kontos unterliegen. Kontrakte mit unterschiedlicher Laufzeit und 

unterschiedlicher Größe sollten über aktive Konten gecleart werden, sowie auch 

Kontrakte unterschiedlicher wirtschaftlicher Art, einschließlich aller Kategorien 

von Zinsderivaten, die gemäß den Delegierten Verordnungen (EU) 2015/22051 und 

(EU) 2016/11782 der Kommission der Clearingpflicht unterliegen, soweit sie auf 

polnische Zloty lauten. Für die Festlegung der Mindestanzahl von 

Derivatekontrakten, die über aktive Konten gecleart werden sollten, sollte die 

ESMA unter den Derivatekontrakten, die zu den Clearingdiensten von mit 

wesentlicher Systemrelevanz gehören, bis zu drei Derivatekategorien ermitteln. Die 

ESMA sollte ferner bis zu fünf der relevantesten Unterkategorien von Geschäften 

pro Derivatekategorie auf der Grundlage einer Kombination von Umfang und 

Laufzeit ermitteln. Die Gegenparteien sollten dann verpflichtet werden, mindestens 

fünf Geschäfte im Referenzzeitraum in jeder relevanten Unterkategorie zu clearen. 

Die Zahl der zu clearenden Derivatekontrakte sollte mindestens fünf Geschäfte im 

Referenzzeitraum im Jahresdurchschnitt betragen, woraus folgt, dass die 

zuständigen Behörden bei der Beurteilung der Frage, ob die Gegenparteien die 

Repräsentativitätspflicht erfüllen, die Gesamtzahl der Geschäfte während eines 

Jahres berücksichtigen sollten. Im Interesse eines ausgewogenen Vorgehens und 

zur Vermeidung einer übermäßigen Belastung von Gegenparteien, die nur in 

                                                 
1 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2205 der Kommission vom 6. August 2015 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Clearingpflicht (ABl. L 
314 vom 1.12.2015, S. 13). 

2 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1178 der Kommission vom 10. Juni 2016 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Clearingpflicht (ABl. 
L 195 vom 20.7.2016, S. 3). 
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begrenztem Umfang in den verschiedenen von der ESMA festgelegten 

Unterkategorien von Derivatkontrakten tätig sind, sollte für die 

Repräsentativitätspflicht ein De-minimis-Schwellenwert gelten. Darüber hinaus 

muss das spezifische Geschäftsmodell der Altersversorgungssysteme der Union 

angemessen berücksichtigt werden. In etlichen Fällen umfassen solche Systeme 

eine begrenzte Anzahl von Geschäften mit Zinsderivaten, die konzentriert, 

langfristig und mit einem hohen Nominalwert abgeschlossen werden. Deshalb ist 

es angebracht, eine verminderte Repräsentativitätspflicht vorzusehen, bei der in 

den wichtigsten Unterkategorien pro Bezugszeitraum ein Handel anstelle von fünf 

gecleart werden muss. Die Mitgliedstaaten sollten angemessene Zwangsgelder für 

die Fälle festlegen, in denen eine Gegenpartei, die der Anforderung bezüglich 

eines aktiven Kontos unterliegt, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die operativen 

Kriterien oder die Repräsentativitätspflicht nicht nachkommt. 
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(15) Die ESMA spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der wesentlichen 

Systemrelevanz von Drittstaaten-CCPs und von deren Clearingdiensten. Binnen 18 

Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung oder bei Auftreten eines Risikos 

für die Finanzstabilität sollte die ESMA die Auswirkungen dieser Verordnung 

hinsichtlich der Verringerung der Risikopositionen gegenüber systemrelevanten 

Tier-2-CCPs bewerten und dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission darüber Bericht erstatten. Die ESMA sollte alle von ihr für notwendig 

erachteten Maßnahmen sowie quantitative Schwellenwerte vorschlagen und ihnen 

eine Folgenabschätzung und eine Kosten-Nutzen-Analyse beifügen. Die ESMA 

sollte bei der Erstellung ihrer Bewertung und ihres Berichts mit dem 

Europäischen System der Zentralbanken (ESZB), dem Europäischen Ausschuss 

für Systemrisiken (ESRB) und dem durch diese Verordnung eingerichteten 

gemeinsamen Überwachungsmechanismus zusammenarbeiten. Binnen sechs 

Monaten nach Erhalt des ESMA-Berichts sollte die Kommission einen eigenen 

Bericht erstellen, dem gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt 

werden kann. 
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(16) Mit dem Ziel, das Clearing in der Union zu fördern und die finanzielle Stabilität 

der Union zu sichern, und dafür zu sorgen, dass die Kunden ihre Optionen kennen 

und in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können, wo sie ihre 

Derivatekontrakte clearen wollen, sollten Clearingmitglieder und Kunden, die 

Clearingdienste in zugelassenen oder anerkannten CCPs erbringen, ihre Kunden über 

die Möglichkeit informieren, einen Derivatekontrakt über eine Unions-CCP zu 

clearen. Die bereitgestellten Informationen sollten Informationen über alle Kosten 

umfassen, die den Kunden von Clearingmitgliedern und Kunden, die 

Clearingdienste erbringen, in Rechnung gestellt werden. Die Informationen über 

die Kosten, die Clearingmitglieder und Kunden, die Clearingdienste erbringen, 

offenlegen sollten, sollten auf die Unions-CCPs beschränkt sein, für die sie 

Clearingdienste erbringen. Die Verpflichtung, die Kunden über die Möglichkeit 

des Clearings eines Derivatekontrakts über eine Unions-CCP zu informieren, 

unterscheidet sich von der Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos und soll 

allgemeiner gelten, um sicherzustellen, dass das Clearingangebot der Unions-

CCPs bekannt ist. 
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(17) Um sicherzugehen, dass die zuständigen Behörden über die notwendigen 

Informationen über die Clearingtätigkeiten von Clearingmitgliedern bzw. Kunden bei 

anerkannten Drittstaaten-CCPs verfügen, sollte für diese Clearingmitglieder bzw. 

Kunden eine Meldepflicht eingeführt werden. Bei den meldepflichtigen 

Informationen sollte zwischen Wertpapiergeschäften, an einem geregelten Markt 

gehandelten Derivategeschäften und OTC-Derivategeschäften unterschieden werden. 

Die ESMA sollte den genauen Inhalt und das Format der meldepflichtigen 

Informationen präzisieren und dabei sicherstellen, dass mit der Verpflichtung nur 

dann zusätzliche Meldepflichten geschaffen werden, wenn dies erforderlich ist, 

damit der Verwaltungsaufwand für Clearingmitglieder oder Kunden möglichst 

gering gehalten wird. 

(18) Nach dem derzeitigen Rahmen erhält die ESMA Geschäftsdaten im Rahmen der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und der Verordnung (EU) 2015/2365 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, die einen unionsweiten Überblick über 

die Märkte, jedoch nicht über das Risikomanagement der CCPs bieten. Die ESMA 

sollte daher zusätzlich zu diesen Daten zeitnahe und verlässliche Informationen 

über die Tätigkeiten und Verfahrensweisen der CCPs verlangen, damit sie ihr 

Mandat hinsichtlich der Finanzstabilität erfüllen kann. Dementsprechend sollte 

eine förmliche Pflicht zur Meldung von CCP-Risikomanagementdaten durch 

Unions-CCPs an die ESMA geschaffen werden. Die Einführung einer solchen 

Anforderung würde auch dazu beitragen, die Standardisierung und 

Vergleichbarkeit der Daten weiter zu erhöhen und sicherzustellen, dass die Daten 

regelmäßig geliefert werden.  

                                                 
1 Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1). 
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(19) Die neuerlichen Stresssituationen auf den Rohstoffmärkten haben deutlich 

gemacht, dass die Behörden ein umfassendes Bild von den Derivatetätigkeiten und 

den Risikopositionen der nichtfinanziellen Gegenparteien, die der Clearingpflicht 

unterliegen, benötigen. Der Clearingpflicht unterliegende nichtfinanzielle 

Gegenparteien, die Teil einer Gruppe sind, deren gruppeninterne Geschäfte von 

der Meldepflicht ausgenommen sind, sollten ihre Derivatepositionen von ihrem 

Unionsmutterunternehmen in aggregierter Form melden lassen. Die Meldung 

sollte wöchentlich auf Unternehmensebene erfolgen und nach Art der Derivate 

aufgeschlüsselt werden. Die entsprechenden Angaben sollten der ESMA und der 

für die einzelnen Unternehmen der Gruppe jeweils zuständigen Behörde 

übermittelt werden. Ferner sollten die von den Aufsichtsbehörden geäußerten 

Bedenken hinsichtlich der Qualität der von finanziellen und nichtfinanziellen 

Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gemeldeten Daten 

berücksichtigt werden. Die Unternehmen, die der Meldepflicht gemäß der 

genannten Verordnung unterliegen, sollten daher verpflichtet sein, die 

erforderliche Sorgfalt walten zu lassen, indem sie geeignete Verfahren und 

Vorkehrungen festlegen, um vor Übermittlung der Daten deren Qualität zu 

sichern. Die ESMA sollte Leitlinien herausgeben, um solche Verfahren und 

Regelungen näher zu bestimmen, und dabei die Frage der Verhältnismäßigkeit bei 

der Anwendung der Anforderungen berücksichtigen. Damit die Anforderungen an 

die Datenqualität erfüllt werden, sollten die Mitgliedstaaten angemessene 

Sanktionen verhängen, wenn die gemeldeten Daten offensichtliche Fehler 

aufweisen. Die ESMA sollte Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

ausarbeiten, um zu präzisieren, was für die Zwecke der Verhängung dieser 

Sanktionen einen offensichtlichen Fehler darstellt. Auch wenn die Unternehmen 

die Möglichkeit haben, ihre Berichterstattung zu delegieren, bleiben sie 

verantwortlich, wenn die Daten, die von dem Unternehmen, an das sie ihre 

Berichterstattung delegiert haben, gemeldet werden, unrichtig sind oder doppelt 

vorkommen. 
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(20) Um sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden jederzeit um die 

Risikopositionen auf Unternehmens- und Gruppenebene wissen und in der Lage sind, 

diese Risikopositionen zu überwachen, sollten die zuständigen Behörden wirksame 

Verfahren für die Zusammenarbeit einrichten, um die Positionen in Kontrakten, die 

nicht über eine zugelassene oder anerkannte CCP gecleart werden, berechnen und die 

Höhe der Risikopositionen in OTC-Derivatekontrakten auf Unternehmens- und 

Gruppenebene aktiv bewerten und einschätzen zu können. Damit die ESMA einen 

Gesamtüberblick über das Geschäft mit OTC-Derivaten von in der Union 

niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenparteien und deren Mutterunternehmen 

erhält, sollten die für diese nichtfinanziellen Gegenparteien und 

Mutterunternehmen zuständigen Behörden der ESMA regelmäßig Bericht 

erstatten. Diese Meldungen sollten nicht die bereits im Rahmen anderer 

Meldepflichten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 übermittelten Angaben 

wiederholen, sondern stattdessen Informationen über die Entwicklung der 

Portfolios dieser nichtfinanziellen Gegenparteien zwischen zwei Meldestichtagen 

sowie eine Bewertung der Risiken liefern, denen diese Gegenparteien ausgesetzt 

sein könnten. Die Behörden, die für die nichtfinanziellen Gegenparteien, die Teil 

einer Gruppe sind, zuständig sind, sollten zusammenarbeiten, um den 

Meldeaufwand möglichst gering zu halten und die Intensität und Art der Tätigkeit 

dieser nichtfinanziellen Gegenparteien im Bereich der OTC-Derivate zu bewerten.  
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(21) Es muss sichergestellt werden, dass die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 

der Kommission12 hinsichtlich der Kriterien, anhand derer festgestellt wird, welche 

OTC-Derivatekontrakte objektiv messbar zur Reduzierung der Risiken beitragen, 

angesichts der Marktentwicklungen weiterhin angemessen ist. Auch muss 

sichergestellt werden, dass die in der genannten Delegierten Verordnung festgelegten 

Clearingschwellen hinsichtlich der Werte dieser Schwellenwerte die verschiedenen 

Risiken und Merkmale von anderen Derivaten als Zins-, Devisen-, Kredit- und 

Aktienderivaten adäquat und korrekt abbilden. Die ESMA sollte diese Delegierte 

Verordnung daher überprüfen und gegebenenfalls präzisieren und Änderungen daran 

vorschlagen. Die ESMA wird aufgerufen, unter anderem mehr Granularität bei 

Warenderivaten zu erwägen und vorzusehen. Diese Granularität könnte erreicht 

werden, indem die Clearingschwellen nach Sektor und Typ getrennt werden, etwa 

indem zwischen agrarischen, energetischen oder metallischen Rohstoffen 

unterschieden oder nach anderen Merkmalen, wie Umwelt-, Sozial- und Governance-

Kriterien, ökologisch nachhaltigen Investitionen oder kryptobezogenen Merkmalen 

differenziert wird. Bei der Überprüfung sollte sich die ESMA bemühen, einschlägige 

Interessenträger zu konsultieren, die über spezifische Kenntnisse zu bestimmten 

Rohstoffen bzw. Waren verfügen. 

(22) Nichtfinanzielle Gegenparteien, die für nicht durch eine CCP geclearte OTC-

Derivatekontrakte Sicherheiten austauschen▌, sollten genügend Zeit haben, die 

Vereinbarungen für den Austausch solcher Sicherheiten auszuhandeln und zu testen. 

                                                 
12 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für indirekte 
Clearingvereinbarungen, die Clearingpflicht, das öffentliche Register, den Zugang zu 
einem Handelsplatz, nichtfinanzielle Gegenparteien und Risikominderungstechniken 
für nicht durch eine CCP geclearte OTC-Derivatekontrakte (ABl. L 52 vom 
23.2.2013, S. 11). 
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(23) Zur Verhinderung einer Marktfragmentierung und zur Sicherstellung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen und in Anbetracht der Tatsache, dass in einigen 

Drittstaaten keine gleichwertigen Anforderungen für den Austausch von 

Nachschuss- und Ersteinschusszahlungen für Optionen auf Einzelaktien und 

Aktienindizes gelten, sollte für diese Produkte keine Anforderung in Bezug auf 

Risikomanagementverfahren für den rechtzeitigen, genauen und ordnungsgemäß 

getrennten Austausch von Sicherheiten gelten, solange keine ausreichende 

internationale Konvergenz in Bezug auf ihre Behandlung besteht. Die ESMA 

sollte in Zusammenarbeit mit der durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 errichteten Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde – EBA) und der durch 

die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates2 

errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für 

das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung – EIOPA) (im 

Folgenden zusammen „ESA“) die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in 

Drittstaaten und die Entwicklung der Risikopositionen von der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 unterliegenden Gegenparteien in Bezug auf Optionen auf 

Einzelaktien und Aktienindizes, die nicht durch eine CCP gecleart werden, 

überwachen und der Kommission mindestens alle drei Jahre über die Ergebnisse 

dieser Überwachung berichten. Wenn die Kommission einen solchen Bericht 

erhalten hat, sollte sie prüfen, ob internationale Entwicklungen zu einer stärkeren 

Konvergenz bei der Behandlung von Optionen auf Einzelaktien und Aktienindizes 

geführt haben und ob die Ausnahmeregelung die Finanzstabilität der Union oder 

eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten gefährdet. In einem solchen Fall sollte 

die Kommission befugt sein, die Ausnahmeregelung in Bezug auf die Behandlung 

von Optionen auf Einzelaktien und Aktienindizes zu beenden. Auf diese Weise 

kann sichergestellt werden, dass in der Union adäquate Anforderungen gelten, um 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

2 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48). 
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das Gegenparteiausfallrisiko in Bezug auf solche Kontrakte zu mindern, während 

zugleich jeglicher Spielraum für Aufsichtsarbitrage ausgeräumt wird.  
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(24) Um die in der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 festgelegten Anforderungen an 

Ersteinschusszahlungen zu erfüllen, verwenden zahlreiche Marktteilnehmer in der 

Union branchenweit Pro-forma-Modelle für die Berechnung von 

Einschusszahlungen. Da diese Modelle branchenweit verwendet werden, ist es 

unwahrscheinlich, dass sie durch die Präferenzen jedes einzelnen Anwenders oder 

durch die unterschiedlichen Bewertungen jeder einzelnen zuständigen Behörde, 

die die Verwendung dieser Modelle durch die von ihr beaufsichtigten 

Unternehmen genehmigt, wesentlich verändert werden. In der Praxis führt die 

Verwendung ein und desselben Modells durch eine Vielzahl von Gegenparteien in 

der Union zu einem Koordinierungsproblem, da dieses Modell von einer Vielzahl 

von zuständigen Behörden validiert werden muss. Zur Lösung dieses Problems 

sollte die EBA mit der Aufgabe betraut werden, als zentrale Validierungsstelle für 

solche Pro-forma-Modelle zu fungieren. Die EBA sollte in ihrer Rolle als zentrale 

Validierungsstelle die Elemente und allgemeinen Aspekte dieser Pro-forma-

Modelle validieren, einschließlich ihrer Kalibrierung, Gestaltung und Abdeckung 

von Instrumenten, Anlageklassen und Risikofaktoren. Zur Unterstützung ihrer 

Arbeit sollte die EBA Rückmeldungen von den zuständigen Behörden, der ESMA 

und der EIOPA einholen und deren gemeinsame Standpunkte koordinieren. Da 

die zuständigen Behörden weiterhin für die Genehmigung der Verwendung dieser 

Pro-forma-Modelle und für die Überwachung ihrer Umsetzung auf der Ebene der 

beaufsichtigten Unternehmen verantwortlich wären, sollte die EBA die 

zuständigen Behörden bei ihren Genehmigungsverfahren hinsichtlich der 

allgemeinen Aspekte der Umsetzung dieser Pro-forma-Modelle unterstützen. 

Außerdem sollte die EBA als zentrale Anlaufstelle für Gespräche mit der Branche 

dienen, um eine wirksamere Koordinierung der Union hinsichtlich der Gestaltung 

dieser Modelle sicherzustellen. Die zuständigen Behörden sind weiterhin für die 

Genehmigung der Verwendung solcher Modelle und für die Überwachung der 

Umsetzung dieser Modelle auf der Ebene der beaufsichtigten Unternehmen 

verantwortlich.  
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(25) Zentralbanken, öffentliche Stellen, die für die staatliche Schuldenverwaltung 

zuständig oder daran beteiligt sind, und öffentliche Einrichtungen können frei 

entscheiden, ob sie für das Clearing ihrer Derivatekontrakte Clearingdienste von 

CCPs in Anspruch nehmen wollen. Entscheiden sie sich für die Inanspruchnahme 

solcher Dienste, wird ihnen nahegelegt, das Clearing grundsätzlich über die 

Unions-CCPs vorzunehmen, wo die gesuchten Produkte verfügbar sind. Da die 

Modalitäten der Beteiligung dieser Rechtsträger an CCPs in den einzelnen 

Mitgliedstaaten unterschiedlich sind und es unterschiedliche Vorgehensweisen bei 

der Berechnung der Risikopositionen dieser Rechtsträger gegenüber Unions-CCPs 

und ihres Beitrags zu den Finanzmitteln dieser CCPs gibt, wäre eine weitere 

Harmonisierung dieser Aspekte mittels ESMA-Leitlinien wünschenswert.  

(26) Die ESA sollten technische Regulierungsstandards zur Festlegung von 

Aufsichtsverfahren ausarbeiten, mit denen die anfängliche und laufende 

Validierung der Risikomanagementverfahren sichergestellt wird. Aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit sollten nur die finanziellen Gegenparteien, die besonders 

aktiv im Handel mit nicht durch eine CCP geclearten OTC-Derivaten sind, den in 

diesen technischen Regulierungsstandards festgelegten Verfahren unterliegen. 
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(27) Um ein unionsweit stimmiges und konvergentes Vorgehen der zuständigen Behörden 

sicherzustellen, sollten zugelassene CCPs oder in der Union niedergelassene 

juristische Personen, die eine Zulassung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für 

Clearingdienste und -tätigkeiten mit Finanzinstrumenten anstreben, auch für 

Clearingdienste und andere Tätigkeiten mit Nichtfinanzinstrumenten zugelassen 

werden können. Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gilt für CCPs als Unternehmen 

und nicht für bestimmte Dienste. Cleart eine CCP neben Finanzinstrumenten auch 

nichtfinanzielle Instrumente, sollte die für die CCP zuständige Behörde sicherstellen 

können, dass die CCP bei allen von ihr angebotenen Diensten der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 genügt.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=


 

 361 

(28) Wenn Unions-CCPs ihr Produktangebot um Clearingdienste erweitern und neue 

Produkte für Clearingdienste auf den Markt bringen wollen, sind sie mit 

Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert. Vor dem Hintergrund dieser 

Herausforderungen und Schwierigkeiten und im Einklang mit dem Ziel, die 

Attraktivität des Clearingsystems der Union zu erhöhen, sollte das Verfahren für 

die Zulassung von Unions-CCPs oder zur Ausweitung ihrer Zulassung daher 

vereinfacht werden und konkrete Fristen umfassen, wobei zugleich für eine 

angemessene Einbeziehung der ESMA und des▌ Kollegiums von Unions-CCP 

gesorgt werden sollte. Erstens sollte die zuständige Behörde den Eingang des 

Antrags zügig bestätigen, damit sich die Prüfung der Vollständigkeit eines 

Zulassungsantrags durch die zuständigen Behörden nicht erheblich und 

möglicherweise auf unbestimmte Zeit verzögert▌. Um sicherzustellen, dass in der 

Union niedergelassene juristische Personen, die eine Zulassung als CCP anstreben, 

mit ihren Anträgen alle erforderlichen Unterlagen und Angaben übermitteln, sollte 

die ESMA Entwürfe technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards 

ausarbeiten, in denen festgelegt wird, welche Unterlagen bereitzustellen sind, welche 

Informationen diese Unterlagen enthalten sollten und in welchem Format sie zu 

übermitteln sind. Bei der Ausarbeitung der Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards sollte die ESMA die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 bestehenden Anforderungen und Verfahren für die Dokumentation 

berücksichtigen und deren Einreichung nach Möglichkeit straffen, um eine 

übermäßig lange Markteinführungszeit zu verhindern und sicherzustellen, dass die 

Informationen, die von der eine Zulassungsausweitung beantragenden CCP 

vorzulegen sind, in einem angemessenen Verhältnis zur Wesentlichkeit der 

Änderung stehen, für die die CCP einen Antrag stellt, wobei darauf zu achten ist, 

dass der Gesamtprozess nicht übermäßig komplex, aufwändig und 

unverhältnismäßig wird. Zweitens sollten die in der Union niedergelassene 

juristische Personen, die eine Zulassung als CCP anstreben, sämtliche Unterlagen 

über eine zentrale Datenbank einreichen können, um eine effiziente und zeitgleiche 

Prüfung der Anträge sicherzustellen. Drittens sollte die für eine CCP zuständige 

Behörde während der Prüfung Fragen dieser zuständigen Behörde, der ESMA 

oder des Kollegiums an die in der Union niedergelassene juristische Person, die 

eine Zulassung als CCP anstrebt, koordinieren und übermitteln, um für einen 

schnellen, flexiblen und kooperativen Ablauf mit Blick auf eine umfassende 

Überprüfung sicherzustellen. Um Doppelaufwand und unnötige Verzögerungen zu 
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verhindern, sollten alle Fragen und darauffolgenden Klarstellungen ebenfalls 

zeitgleich zwischen der für die CCP zuständigen Behörde, der ESMA und dem 

Kollegium weitergeleitet werden.  
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(29) Derzeit herrscht Unsicherheit darüber, wann eine zusätzliche Dienstleistung oder 

Tätigkeit durch die bestehende Zulassung einer CCP gedeckt ist. Diese Unsicherheit 

muss unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit beseitigt werden, sofern die geplante 

zusätzliche Dienstleistung oder Tätigkeit, die nicht durch die bestehende Zulassung 

einer CCP abgedeckt ist, die Risiken für die CCP nicht wesentlich erhöht. In einem 

solchen Fall sollte die zusätzliche Dienstleistung oder Tätigkeit nicht das gesamte 

Prüfverfahren durchlaufen, sondern in den Genuss eines beschleunigten 

Verfahrens kommen. Für das beschleunigte Verfahren sollte keine gesonderte 

Stellungnahme der ESMA und des Kollegiums erforderlich sein, da eine solche 

Anforderung unverhältnismäßig wäre; vielmehr sollten die ESMA und die 

Mitglieder des Kollegiums die für die CCP zuständige Behörde mit einem Beitrag 

bei der Beurteilung der Frage unterstützen, ob die Ausweitung für das 

beschleunigte Verfahren in Frage kommt. Zur Sicherstellung der aufsichtlichen 

Konvergenz sollte die ESMA Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

ausarbeiten, um die Bedingungen für die Anwendung des beschleunigten 

Verfahrens sowie das Verfahren für die Übermittlung ihrer Beiträge und der 

Beiträge des Kollegiums näher zu bestimmen. 
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(30) Um den Verwaltungsaufwand für CCPs und die zuständigen Behörden zu 

verringern, ohne das Gesamtrisikoprofil einer CCP zu verändern, sollten CCPs bei 

ihren zuständigen Behörden beantragen können, dass Ausweitungen von 

Dienstleistungen für geringfügige Änderungen im Rahmen der normalen 

Geschäftstätigkeit ohne Zulassung vorgenommen werden, wenn eine CCP der 

Auffassung ist, dass die geplante zusätzliche Dienstleistung oder Tätigkeit keine 

wesentlichen Auswirkungen auf ihr Risikoprofil hat, insbesondere wenn die neue 

Clearingdienste oder die neue Clearingtätigkeit den Diensten stark ähnelt, für die die 

CCP bereits zugelassen ist. Damit CCPs solche geringfügigen Änderungen im 

Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit rasch umsetzen können, sollten CCPs im 

Zusammenhang mit solchen Änderungen von den Verfahren für die Zulassung 

der Ausweitung von Tätigkeiten und Dienstleistungen befreit werden. Die CCPs 

sollten die zuständige Behörde und die ESMA unterrichten, wenn sie beschließen, 

von einer solchen Ausnahme Gebrauch zu machen. Die zuständige Behörde sollte 

die vorgenommenen Änderungen im Rahmen ihres jährlichen Überprüfungs- und 

Evaluierungsprozesses überprüfen. 

(31) Um eine übereinstimmende Arbeitsweise aller Kollegien sicherzustellen und die 

aufsichtliche Konvergenz weiter zu stärken, sollte der Vorsitz im Kollegium von der 

zuständigen nationalen Behörde und einem der unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses gemeinsam geführt werden. Zur Förderung der 

Zusammenarbeit zwischen der ESMA und den zuständigen Behörden sollten die 

Ko-Vorsitzenden gemeinsam die Termine und die Tagesordnung der Sitzungen des 

Kollegiums festlegen. Im Sinne einer kohärenten Entscheidungsfindung und der 

Sicherstellung, dass die für die CCP zuständige Behörde in letzter Instanz 

verantwortlich bleibt, sollte die endgültige Entscheidung bei 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ko-Vorsitzenden jedoch in jedem Fall 

von der zuständigen Behörde getroffen werden, die der ESMA eine begründete 

Erklärung ihrer Entscheidung übermitteln sollte. 
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(32) Die ESMA sollte effektiver dazu beitragen können, dass Unions-CCPs bei der 

unionsweiten Erbringung ihrer Dienste sicher, solide und wettbewerbsfähig sind. 

Daher sollte sie zusätzlich zu den aktuell in der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

festgelegten Aufsichtsbefugnissen ▌eine an die zuständige Behörde der CCP 

gerichtete Stellungnahme zum ▌Entzug der Zulassung einer CCP abgeben, es sei 

denn, eine Entscheidung ist dringend erforderlich, d. h. innerhalb eines 

Zeitraums, der kürzer ist als der Zeitraum, der der ESMA für die Abgabe ihrer 

Stellungnahmen eingeräumt wurde. Die ESMA sollte auch Stellungnahmen zum 

Überprüfungs- und Bewertungsverfahren, zu Einschussanforderungen und zu 

Anforderungen für die Teilnahme abgeben. Die zuständigen Behörden sollten 

etwaige erhebliche Abweichungen von den Stellungnahmen der ESMA erläutern, 

und die ESMA sollte ihren Rat der Aufseher unterrichten, wenn eine zuständige 

Behörde der Stellungnahme der ESMA und den darin enthaltenen Bedingungen 

oder Empfehlungen nicht nachkommt oder nicht nachzukommen beabsichtigt. Die 

Unterrichtung sollte auch die von der zuständigen Behörde angegebenen Gründe 

für die Nichtbefolgung der ESMA-Stellungnahme oder etwaiger darin enthaltener 

Bedingungen oder Empfehlungen umfassen. 
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(33) Um einen raschen und effizienten Austausch von Informationen und Unterlagen 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sicherzustellen, eine engere 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, die an der Beaufsichtigung 

der der genannten Verordnung unterliegenden Unternehmen beteiligt sind, zu 

fördern und die Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden und den von 

ihnen beaufsichtigten Unternehmen im Zusammenhang mit den nach der 

genannten Verordnung vorgeschriebenen Verfahren zu vereinfachen, sollte die 

ESMA eine zentrale elektronische Datenbank einrichten und pflegen. Alle 

einschlägigen zuständigen Behörden und Einrichtungen sollten Zugang zu dieser 

zentralen Datenbank haben, um Informationen zu erhalten, die für ihre Aufgaben 

und Zuständigkeiten relevant sind. Ebenso sollten Unternehmen, die den 

Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen, Zugang zu den 

von ihnen vorgelegten Informationen und Unterlagen sowie zu allen an sie 

gerichteten Unterlagen haben. Die zentrale Datenbank sollte genutzt werden, um 

möglichst viele Informationen und Unterlagen auszutauschen, einschließlich 

zumindest der Informationen und Unterlagen im Zusammenhang mit 

Zulassungen, Ausweitungen von Diensten und Modellvalidierungen. 
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(34) Es muss sichergestellt werden, dass die CCPs die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

kontinuierlich einhalten, insbesondere in Bezug auf die Erbringung zusätzlicher 

Clearingdienste oder die Ausführung zusätzlicher Clearingtätigkeiten, die im 

beschleunigten Verfahren zugelassen werden oder aufgrund der Durchführung 

von geringfügigen Änderungen im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit von 

der Zulassung ausgenommen sind, sowie bei der Umsetzung von 

Modelländerungen nach einem beschleunigten Verfahren für die Validierung einer 

solchen Modelländerung, da die ESMA und das Kollegium in solchen Fällen keine 

gesonderten Stellungnahmen abgeben. Bei der mindestens jährlich anstehenden 

Überprüfung durch die für die CCP zuständige Behörde sollten daher insbesondere 

solche neuen Clearingdienste oder -tätigkeiten sowie ▌Modelländerungen geprüft 

werden. Um für aufsichtliche Konvergenz und Abstimmung zwischen den 

zuständigen Behörden und der ESMA zu sorgen und sicherzustellen, dass Unions-

CCPs bei der unionsweiten Erbringung ihrer Dienste sicher, solide und 

wettbewerbsfähig sind, sollte die zuständige Behörde der ESMA und dem 

Kollegium ihren Bericht zu ihrer Überprüfung und Bewertung einer CCP 

zumindest jährlich für deren Stellungnahme vorlegen. In der Stellungnahme der 

ESMA sollten die im Bericht der zuständigen Behörde behandelten Aspekte 

bewertet werden, darunter Folgemaßnahmen zur Erbringung von 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten durch die CCP unter besonderer 

Berücksichtigung beschleunigter Verfahren und geringfügiger Änderungen im 

Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit sowie der grenzüberschreitenden 

Risiken, denen die CCP ausgesetzt sein könnte, wobei auch die Position der CCP 

als Clearingdienstleister in der Union insgesamt zu berücksichtigen ist. Die 

Prüfungen vor Ort haben eine zentrale Funktion bei der Wahrnehmung von 

Aufsichtsaufgaben, da sie den zuständigen Behörden unschätzbare Informationen 

verschaffen. Daher sollten sie mindestens einmal jährlich durchgeführt werden; 

um einen raschen Informationsaustausch, die Weitergabe von Erkenntnissen und 

eine wirksame Zusammenarbeit der zuständigen Behörden und der ESMA 

sicherzustellen, sollte die ESMA sowohl über geplante als auch über kurzfristig 

erforderliche Prüfungen vor Ort unterrichtet werden, die Möglichkeit haben, um 

eine Teilnahme an solchen Prüfungen zu bitten und alle sachdienlichen 

Informationen im Zusammenhang mit solchen Prüfungen vor Ort anzufordern, 

sowie eine begründete Erklärung für die Ablehnung der Teilnahme zu erhalten, 

wenn sie nicht teilnimmt. Um die Koordinierung zwischen der ESMA und den 
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zuständigen Behörden weiter zu verbessern, kann die ESMA unter bestimmten 

Umständen und im Rahmen der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung um 

eine Ad-hoc-Sitzung mit der betreffenden CCP und der betreffenden zuständigen 

Behörde bitten. Das Kollegium sollte über das Ergebnis einer solchen Sitzung 

unterrichtet werden. Um den Informationsaustausch zwischen den zuständigen 

Behörden und der ESMA zu verbessern, sollte die ESMA auch die Möglichkeit 

haben, von den zuständigen Behörden die Informationen anzufordern, die sie zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der aufsichtlichen 

Überprüfung und Bewertung benötigt. 
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(35) Die ESMA sollte die Mittel haben, potenzielle Risiken für die Finanzstabilität der 

Union zu identifizieren. Deshalb sollte sie in Zusammenarbeit u. a. mit dem ESRB, 

der EBA, der EIOPA und der Europäischen Zentralbank (EZB) in ihrer Funktion als 

Aufsichtsbehörde für Kreditinstitute im Rahmen des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus, die ihr mit der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates13 

übertragen wurde, die Verflechtungen und gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen 

verschiedenen CCPs und juristischen Personen ermitteln, was – soweit möglich – 

gemeinsame Clearingmitglieder, Kunden und indirekte Kunden, gemeinsame 

wesentliche Dienstleister, gemeinsame wesentliche Liquiditätsgeber, 

Überkreuzbesicherungsvereinbarungen, Cross-Default-Klauseln und Cross-CCP-

Netting, wechselseitige Bürgschaftsvereinbarungen und Risikotransfers sowie 

Vereinbarungen über Back-to-back-Transaktionen einschließen sollte.  

(36) Die emittierenden Zentralbanken der Unionswährungen der von zugelassenen CCPs 

geclearten Finanzinstrumente, die die Mitgliedschaft im CCP-Aufsichtsausschuss 

beantragt haben, sind nicht stimmberechtigte Mitglieder dieses CCP-

Aufsichtsausschusses. Sie nehmen an den Ausschusssitzungen nur teil, wenn es um 

Unions-CCPs geht und unionsweite Bewertungen der Belastbarkeit von Unions-

CCPs bei ungünstigen Marktentwicklungen und einschlägigen Marktentwicklungen 

erörtert werden. Im Gegensatz zu ihrer Beteiligung an der Beaufsichtigung von 

Drittstaaten-CCPs sind die emittierenden Zentralbanken also ungenügend in 

aufsichtliche Angelegenheiten in Bezug auf Unions-CCPs eingebunden, die für die 

Durchführung der Geldpolitik und das reibungslose Funktionieren der 

Zahlungssysteme von unmittelbarer Bedeutung sind, was eine unzureichende 

Berücksichtigung grenzüberschreitender Risiken zur Folge hat. Daher ist es 

angemessen, dass diese emittierenden Zentralbanken die Möglichkeit erhalten, als 

nicht stimmberechtigte Mitglieder an allen Sitzungen des CCP-Aufsichtsausschusses 

teilzunehmen, wenn dieser zusammentritt, um sich mit Unions-CCPs zu befassen. 

                                                 
13 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 

besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf 
die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 
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(37) Um die Einrichtungen der Union besser in die Lage zu versetzen, sich einen 

umfassenden Überblick über die für das Clearing in der Union relevanten 

Marktentwicklungen zu verschaffen, die Umsetzung bestimmter clearingbezogener 

Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu überwachen und die aus der 

Verflechtung verschiedener Finanzakteure erwachsenden potenziellen Risiken und 

andere Fragen der Finanzstabilität gemeinsam zu erörtern, ist es notwendig, einen 

sektorübergreifenden Überwachungsmechanismus einzurichten, der die 

einschlägigen an der Beaufsichtigung von Unions-CCPs, Clearingmitgliedern und 

Kunden beteiligten Einrichtungen der Union zusammenbringt (im Folgenden 

„Gemeinsamer Überwachungsmechanismus“). Die Leitung und der Vorsitz dieses 

Gemeinsamen Überwachungsmechanismus sollten von der ESMA übernommen 

werden, die als Behörde an der Beaufsichtigung von Unions-CCP beteiligt und für 

die Beaufsichtigung systemrelevanter Drittstaaten-CCPs zuständig ist. Zu den 

weiteren Teilnehmern gehören sollten Vertreter der Kommission, der EBA, der 

EIOPA, des ESRB, der emittierenden Zentralbanken der Währungen, auf die die 

Kontrakte lauten, die den Clearingdiensten von wesentlicher Systemrelevanz 

zuzuordnen sind, der zuständigen nationalen Behörden und der EZB in ihrer 

Funktion als Aufsichtsbehörde für Kreditinstitute im Rahmen des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus, die ihr mit der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates 

übertragen wurde. 
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(38) Als Grundlage für künftige politische Entscheidungen sollte die ESMA in 

Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern des Gemeinsamen 

Überwachungsmechanismus dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission einen jährlichen Bericht über die Ergebnisse ihrer Tätigkeiten vorlegen. 

Die ESMA kann nach der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 ▌ein Verfahren wegen 

Verletzung des Unionsrechts einleiten, wenn sie auf Basis der im Rahmen des 

Gemeinsamen Überwachungsmechanismus erhaltenen Informationen und im 

Anschluss an die in diesem Rahmen geführten Erörterungen zu der Auffassung 

gelangt, dass die zuständigen Behörden nicht sicherstellen, dass die 

Clearingmitglieder und Kunden die Anforderung, wonach mindestens ein Teil der 

ermittelten Kontrakte auf Konten bei Unions-CCPs gecleart werden muss, erfüllen, 

oder wenn sie wegen einer mutmaßlichen Verletzung oder Nichtanwendung des 

Unionsrechts ein Risiko für die Finanzstabilität der Union feststellt. Bevor die 

ESMA ein solches Verfahren wegen Verletzung des Unionsrechts in Gang setzt, 

kann sie Leitlinien und Empfehlungen nach Artikel 16 der genannten Verordnung 

herausgeben. Gelangt die ESMA auf Basis der im Rahmen des Gemeinsamen 

Überwachungsmechanismus erhaltenen Informationen und im Anschluss an die in 

diesem Rahmen geführten Erörterungen zu der Auffassung, dass durch die Erfüllung 

der Anforderung, wonach mindestens ein Teil der ermittelten Kontrakte auf Konten 

bei Unions-CCPs gecleart werden muss, nicht wirksam sichergestellt ist, dass die 

übermäßigen Risikopositionen von Clearingmitgliedern und Kunden aus der Union 

gegenüber Tier-2-CCPs reduziert werden, so sollte sie den einschlägigen delegierten 

Rechtsakt der Kommission überprüfen und Änderungen daran unterbreiten, um diese 

Anforderung genauer zu spezifizieren, und, falls notwendig, einen angemessenen 

Anpassungszeitraum vorschlagen.  
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(39) Die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Marktturbulenzen im Jahr 2020 

und die hohen Preise an den Energiegroßhandelsmärkten nach dem grundlosen und 

ungerechtfertigten Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine im Jahr 2022 haben 

gezeigt, dass Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den zuständigen 

Behörden bei Ereignissen mit grenzüberschreitender Auswirkung unerlässlich sind, 

um entstehende Risiken angehen zu können, die ESMA aber immer noch nicht über 

die erforderlichen Instrumente verfügt, um eine solche Koordinierung und ein 

konvergentes Vorgehen auf Unionsebene sicherzustellen. Die ESMA sollte daher 

ermächtigt werden, in Krisensituationen bei einer oder mehreren CCPs tätig zu 

werden, die destabilisierende Auswirkungen auf grenzüberschreitende Märkte 

haben oder wahrscheinlich haben werden. In solchen Krisensituationen sollte die 

ESMA mit einer Koordinierungsfunktion gegenüber den zuständigen Behörden, 

den Kollegien und den Abwicklungsbehörden betraut werden, um auf eine 

abgestimmte Reaktion hinzuwirken. Die ESMA sollte ▌die Möglichkeit haben, 

Sitzungen des CCP-Aufsichtsausschusses von Amts wegen oder auf Antrag, unter 

Umständen in erweiterter Zusammensetzung, einzuberufen, um die Reaktion der 

zuständigen Behörden im Krisenfall wirksam zu koordinieren. Die ESMA sollte auch 

die Möglichkeit haben, ▌Informationen von den jeweils zuständigen Behörden 

anzufordern, wenn dies erforderlich ist, damit die ESMA ihre 

Koordinierungsfunktion in solchen Fällen erfüllen und Empfehlungen an die 

zuständige Behörde richten kann; die ESMA sollte diese Informationen direkt von 

der CCP oder den Marktteilnehmern anfordern können, wenn die zuständige 

Behörde innerhalb der angemessenen Frist nicht antwortet. Die Rolle der ESMA 

in Krisensituationen sollte die endgültige Verantwortung der für die CCP 

zuständigen Behörde unberührt lassen, Aufsichtsbeschlüsse in Bezug auf die von 

ihr beaufsichtigte CCP, einschließlich Notfallmaßnahmen, zu fassen. Außerdem ist 

es von wesentlicher Bedeutung, dass die Mitglieder des Kollegiums die Möglichkeit 

haben, die Informationen, die sie in einer Krisensituation erhalten, an die für die 

Finanzstabilität ihrer Märkte zuständigen öffentlichen Stellen, einschließlich 

Ministerien, weiterzuleiten. 
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(40) Um die CCPs und die ESMA zu entlasten, sollte präzisiert werden, dass eine 

Drittstaaten-CCP in dem Fall, dass die ESMA eine Überprüfung der Anerkennung 

dieser Drittstaaten-CCP durchführt, nicht verpflichtet sein sollte, einen neuen Antrag 

auf Anerkennung zu stellen. Sie sollte der ESMA jedoch alle für eine solche 

Überprüfung erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. Folglich sollte die 

Überprüfung der Anerkennung einer Drittstaaten-CCP durch die ESMA nicht als 

neue Anerkennung dieser Drittstaaten-CCP behandelt werden. 

(41) Die Kommission sollte bei der Annahme eines Gleichwertigkeitsbeschlusses von der 

Anforderung absehen können, dass der betreffende Drittstaat über ein wirksames 

gleichwertiges System für die Anerkennung von Drittstaaten-CCPs verfügen muss. 

Bei der Prüfung der Frage, in welchen Fällen ein solches Vorgehen verhältnismäßig 

wäre, könnte die Kommission eine Reihe verschiedener Faktoren berücksichtigen, 

insbesondere auch die Einhaltung der vom Ausschuss für Zahlungsverkehr und 

Marktinfrastrukturen und der Internationalen Organisation der 

Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlichten Grundsätze für 

Finanzmarktinfrastrukturen, die Größe der im betreffenden Rechtsraum 

niedergelassenen Drittstaaten-CCPs und, soweit bekannt, die erwartete Tätigkeit der 

in der Union niedergelassenen Clearingmitglieder und Handelsplätze bei diesen 

Drittstaaten-CCPs. 
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(42) Um sicherzustellen, dass die Kooperationsvereinbarungen zwischen der ESMA und 

den jeweils zuständigen Behörden von Drittstaaten verhältnismäßig sind, sollten 

diese Vereinbarungen einer Reihe verschiedener Aspekte Rechnung tragen, 

darunter der Einstufung von Drittstaaten-CCPs als Tier-1- oder Tier-2-CCPs, den 

spezifischen Merkmalen des Umfangs der Dienste, die in der Union ▌ erbracht 

werden oder erbracht werden sollen, der Frage,▌ ob diese Dienste spezifische 

Risiken für die Union oder einen oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten mit sich 

bringen, sowie der Einhaltung internationaler Standards durch die Drittstaaten-

CCPs. Bei den Kooperationsvereinbarungen zwischen der ESMA und den 

einschlägigen zuständigen Behörden sollte also berücksichtigt werden, in welchem 

Maß von den in einem Drittstaat niedergelassenen CCPs ein Risiko für die 

Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten ausgehen 

könnte. 
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(43) Die ESMA sollte ihre Kooperationsvereinbarungen daher ausgehend von den im 

jeweiligen Drittstaat niedergelassenen CCPs auf die verschiedenen drittstaatlichen 

Rahmenbedingungen zuschneiden. So decken insbesondere Tier-1-CCPs ein breites 

Spektrum von CCP-Profilen ab, weshalb die ESMA sicherstellen sollte, dass eine 

Kooperationsvereinbarung bezogen auf die im jeweiligen Drittstaat niedergelassenen 

CCPs verhältnismäßig ist. Konkret sollte die ESMA unter anderem die Liquidität der 

betreffenden Märkte berücksichtigen sowie inwieweit die Clearingtätigkeiten der 

CCPs auf Euro oder andere Währungen der Union lauten und in welchem Umfang 

Unternehmen der Union die Dienste dieser CCPs in Anspruch nehmen. Da die 

überwiegende Mehrheit der Tier-1-CCPs für in der Union niedergelassene 

Clearingmitglieder und Handelsplätze Clearingdienste in begrenztem Umfang 

erbringt und unter Umständen Produkte cleart, die nicht in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 fallen, sollte auch der 

Umfang der von der ESMA angestellten Bewertung und eingeholten Informationen 

in allen diesen Staaten begrenzt sein. Um die Informationsersuchen an Tier-1-CCPs 

in Grenzen zu halten, sollte die ESMA grundsätzlich jedes Jahr bestimmte im Voraus 

festgelegte Informationen einholen. Gehen von einer Tier-1-CCP oder einem 

Drittstaat potenziell größere Risiken aus, wären zusätzliche und mindestens 

vierteljährliche Informationsersuchen und ein breiteres Spektrum an Informationen, 

die eingeholt werden, gerechtfertigt. Die Kooperationsvereinbarungen sollten so 

zugeschnitten sein, dass sie einer solchen Differenzierung im Risikoprofil der 

verschiedenen Tier-1-CCPs Rechnung tragen, und Bestimmungen umfassen, die 

einen geeigneten Rahmen für den Informationsaustausch vorsehen. Jedoch sollten 

bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehende Kooperationsvereinbarungen 

nicht angepasst werden müssen, es sei denn, die betreffenden Drittstaatsbehörden 

ersuchen darum. 
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(44) Im Falle der Anerkennung einer CCP als Tier-2-CCP nach Artikel 25 Absatz 2b der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sollten die Kooperationsvereinbarungen zwischen 

der ESMA und den betreffenden Drittstaatsbehörden in Anbetracht der Tatsache, 

dass die CCPs für die Union oder einen oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten als 

systemrelevant angesehen werden, den Informationsaustausch für ein breiteres 

Spektrum von Informationen und mit größerer Häufigkeit vorsehen. In diesem Fall 

sollten die Kooperationsvereinbarungen auch Verfahren beinhalten, mit denen 

sichergestellt wird, dass eine solche Tier-2-CCP gemäß Artikel 25 der genannten 

Verordnung beaufsichtigt wird. Die ESMA sollte sicherstellen, dass sie sämtliche für 

die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der genannten Verordnung erforderlichen 

Informationen einholen kann, einschließlich der Informationen, die notwendig sind, 

um die Einhaltung von Artikel 25 Absatz 2b der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu 

gewährleisten und sicherzustellen, dass die entsprechenden Informationen 

weitergegeben werden, wenn bei einer CCP die teilweise oder vollständige Erfüllung 

des Vergleichbarkeitsprinzips anerkannt wurde. Um die ESMA zu einer 

uneingeschränkten und wirksamen Beaufsichtigung von Tier-2-CCPs zu befähigen, 

sollte klargestellt werden, dass diese CCPs der ESMA regelmäßig Informationen 

übermitteln müssen. 
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(45) Wenn das Vergleichbarkeitsprinzip gewährt wird, sollte die ESMA auch 

regelmäßig bewerten, ob die Tier-2-CCPs die Bedingungen für ihre Anerkennung 

im Rahmen des Vergleichbarkeitsprinzips weiterhin erfüllen, indem sie die 

Einhaltung der in Artikel 16 und den Titeln IV und V der Delegierten Verordnung 

(EU) 2020/1304 der Kommission festgelegten Anforderungen durch die CCPs 

überwacht.1 Im Rahmen dieser Bewertung sollte die ESMA nicht nur die 

einschlägigen Informationen und Bestätigungen von den Tier-2-CCPs erhalten, 

sondern auch mit der Drittstaatsbehörde zusammenzuarbeiten und 

Verwaltungsverfahren vereinbaren, um sicherzustellen, dass die ESMA über die 

einschlägigen Informationen verfügt, um zu überwachen, dass die Bedingungen 

für das Vergleichbarkeitsprinzip erfüllt sind, und um den Verwaltungs- und 

Regulierungsaufwand für diese Tier-2-CCPs so weit wie möglich zu verringern.  

                                                 
1 Delegierte Verordnung (EU) 2020/1304 der Kommission vom 14. Juli 2020 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates im Hinblick auf die von der ESMA bei der Beurteilung von Anträgen 
von Drittstaaten-CCPs auf Feststellung der Erfüllung des 
Vergleichbarkeitsprinzips mindestens zu bewertenden Elemente sowie in Bezug 
auf die Modalitäten und Bedingungen dieser Beurteilung (ABl. L 305, 21.9.2020, 
S.13). 
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(46) Um sicherzustellen, dass die ESMA auch darüber informiert ist, wie eine Tier-2-CCP 

auf eine finanzielle Notlage vorbereitet ist, diese abmildern und sich davon erholen 

kann, sollten die Kooperationsvereinbarungen auch beinhalten, dass die ESMA das 

Recht hat, bei der Ausarbeitung und Bewertung von Sanierungsplänen und bei der 

Ausarbeitung von Abwicklungsplänen konsultiert zu werden sowie unterrichtet zu 

werden, wenn eine Tier-2-CCP einen Sanierungsplan erstellt oder wenn eine 

Drittstaatsbehörde Abwicklungspläne erstellt. Die ESMA sollte auch über die für die 

Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten relevanten 

Aspekte und darüber informiert werden, wie einzelne Clearingmitglieder und – 

soweit bekannt – Kunden und indirekte Kunden von der Umsetzung solcher 

Sanierungs- oder Abwicklungspläne wesentlich betroffen sein könnten. Die 

Kooperationsvereinbarungen sollten auch den Hinweis enthalten, dass die ESMA zu 

informieren ist, wenn eine Tier-2-CCP ihren Sanierungsplan zu aktivieren 

beabsichtigt oder wenn die Drittstaatsbehörden festgestellt haben, dass Hinweise auf 

eine sich abzeichnende Krise vorliegen, die sich auf die Tätigkeiten der CCP und 

ihre Fähigkeit zur Erbringung von Clearingdiensten auswirken könnte, oder wenn 

die Drittstaatsbehörden beabsichtigen, in naher Zukunft eine 

Abwicklungsmaßnahme zu ergreifen. 
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(47) Die ESMA sollte einer Drittstaaten-CCP die Anerkennung entziehen können, 

wenn diese Drittstaaten-CCP in schwerwiegender und systematischer Weise gegen 

die geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 verstoßen hat, 

einschließlich der Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit der 

Anerkennung dieser Drittstaaten-CCP an die ESMA, der Zahlung von Gebühren 

an die ESMA oder der Beantwortung von Informationsersuchen der ESMA, die 

die ESMA zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Bezug auf Drittstaaten-CCPs benötigt, 

und wenn sie die von der ESMA geforderten Abhilfemaßnahmen nicht innerhalb 

der von der ESMA gesetzten angemessenen Frist ergriffen hat. 

(48) Um potenzielle Risiken für die Finanzstabilität der Union zu mindern, ▌sollte es 

CCPs und Clearinghäusern weder gestattet sein, Clearingmitglied anderer CCPs zu 

werden, noch sollten CCPs andere CCPs und Clearinghäuser als Clearingmitglieder 

oder indirekte Clearingmitglieder aufnehmen dürfen. Die Marktteilnehmer, die 

derzeit im Rahmen solcher Vereinbarungen tätig sind, sollten verpflichtet werden, 

andere Wege für ein zentrales Clearing zu finden. Ein solches Verbot sollte sich 

nicht auf Interoperabilitätsvereinbarungen auswirken, die unter Titel V der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 fallen, und Vereinbarungen, die zwischen CCPs 

getroffen wurden, damit eine CCP ihre Anlagepolitik im Rahmen der genannten 

Verordnung verfolgen kann, wie etwa gesponserte Mitgliedschaften oder bezüglich 

eines direktes Zugangs zu geclearten Repomärkten. Damit genügend Zeit für eine 

Anpassung bleibt, sollten bestehende Regelungen innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung auslaufen. Die Marktteilnehmer und die 

Behörden sollten verschiedene Lösungen prüfen, einschließlich der Einrichtung 

von Interoperabilitätsvereinbarungen. 
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(49) Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sollte für Interoperabilitätsvereinbarungen für 

alle Arten von Finanzinstrumenten und nichtfinanziellen Instrumenten, wie 

Derivatekontrakten, zusätzlich zu Geldmarktinstrumenten und übertragbaren 

Wertpapieren im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 gelten. Die ESMA sollte daher nach Konsultation der Mitglieder 

des ESZB und des ESRB Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

ausarbeiten, um für kohärente, effiziente und wirksame Bewertungen der 

Interoperabilitätsvereinbarungen zu sorgen.  

(50) Damit der Aufsichtsrahmen für Unions-CCPs zu sicheren und widerstandsfähigen 

CCPs führt und sich auf die Zusammenarbeit zwischen der für die CCP 

zuständigen Behörde und der ESMA stützt, sollten die Ergebnisse unabhängiger 

Prüfungen dem Leitungsorgan der CCP mitgeteilt und auch der ESMA und der 

für die CCP zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus 

sollten sowohl die ESMA als auch die zuständige Behörde der CCP beantragen 

können, ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Risikoausschusses der CCP 

teilzunehmen und über die Tätigkeiten und Beschlüsse des Risikoausschusses 

informiert zu werden. Die ESMA sollte auch unverzüglich alle Entscheidungen 

des Risikoausschusses erhalten, bei denen das Leitungsorgan der CCP beschließt, 

dem Rat des Risikoausschusses nicht zu folgen, sowie Erläuterungen zu diesen 

Entscheidungen. 

                                                 
1 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 
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(51) Die jüngsten Ereignisse mit ihrer extremen Volatilität auf den Rohstoffmärkten 

machen deutlich, dass nichtfinanzielle Gegenparteien nicht denselben Zugang zu 

Liquidität haben wie finanzielle Gegenparteien. Deshalb sollten nichtfinanzielle 

Gegenparteien Clearingdienste nur für nichtfinanziellen Gegenparteien anbieten 

dürfen, die derselben Gruppe angehören. Hat eine CCP nichtfinanzielle 

Gegenparteien als Clearingmitglieder aufgenommen oder beabsichtigt sie, 

nichtfinanzielle Gegenparteien als Clearingmitglieder aufzunehmen, sollte sie 

sicherstellen, dass die nichtfinanziellen Gegenparteien zeigen können, dass sie – 

auch unter Stressbedingungen – in der Lage sind, die Einschussanforderungen zu 

erfüllen und die Beiträge zum Ausfallfonds zu leisten. Da nichtfinanzielle 

Gegenparteien nicht denselben Aufsichtsanforderungen und Liquiditätssicherungen 

unterliegen wie finanzielle Gegenparteien, sollte der direkte Zugang nichtfinanzieller 

Gegenparteien zu CCPs von den zuständigen Behörden der CCPs überwacht werden, 

von denen sie als Clearingmitglieder aufgenommen wurden. Die für die CCP 

zuständige Behörde sollte der ESMA und dem Kollegium regelmäßig über die von 

nichtfinanziellen Gegenparteien geclearte Produkte, die Gesamtexposition und alle 

etwaigen ermittelten Risiken Bericht erstatten. Diese Verordnung zielt nicht darauf 

ab, die Möglichkeit nichtfinanzieller Gegenparteien einzuschränken, direkte 

Clearingmitglieder einer CCP auf aufsichtsrechtlich solide Weise zu werden.  
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(52) Damit Kunden und indirekte Kunden eine bessere Sichtbarkeit und Berechenbarkeit 

von Nachschussforderungen geboten wird und sie somit ihre Strategien für das 

Liquiditätsmanagement weiterentwickeln können, sollten Clearingmitglieder und 

Kunden, die Clearingdienste erbringen, für Transparenz gegenüber ihren Kunden 

sorgen. Aufgrund der Erbringung von Clearingdiensten und ihrer professionellen 

Erfahrung mit dem zentralen Clearing und dem Liquiditätsmanagement sind die 

Clearingmitglieder am besten in der Lage, den Kunden klar und transparent zu 

vermitteln, wie Einschussmodelle, insbesondere auch bei Stressereignissen, 

funktionieren und wie sich solche Ereignisse auf die Einschusszahlungen, die von 

Kunden verlangt werden, auswirken können, einschließlich etwaiger 

Nachschussforderungen vonseiten der Clearingmitglieder selbst gegenüber ihren 

Kunden. Ein besseres Verständnis der Einschussmodelle ▌kann die Fähigkeit der 

Kunden verbessern, Nachschussforderungen nach vernünftigem Ermessen 

vorherzusehen und sich auf Forderungen nach Sicherheiten – insbesondere bei 

Stressereignissen – einzustellen. Damit Clearingmitglieder in der Lage sind, ihren 

Kunden das erforderliche Maß an Transparenz in Bezug auf 

Nachschussforderungen und Einschussmodelle der CCPs zu bieten, sollten CCPs 

ihnen auch alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. Die ESMA 

sollte in Absprache mit der EBA und dem ESZB den Umfang und das Format des 

Informationsaustauschs zwischen CCPs und Clearingmitgliedern sowie zwischen 

Clearingmitgliedern und ihren Kunden genauer festlegen.  

(53) Um sicherzustellen, dass die Einschussmodelle die jeweiligen Marktbedingungen 

abbilden, sollten die CCPs die Höhe ihrer Einschusszahlungen nicht nur regelmäßig, 

sondern auch laufend überprüfen, wobei etwaige prozyklische Effekte dieser 

Überprüfungen zu berücksichtigen sind. Wenn CCPs Einschüsse untertägig 

einfordern und entgegennehmen, sollten sie darüber hinaus die potenziellen 

Auswirkungen ihrer untertägigen Einschussforderungen und -zahlungen auf die 

Liquiditätspositionen ihrer Teilnehmer berücksichtigen. 
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(54) Um sicherzustellen, dass das entsprechende Liquiditätsrisiko richtig definiert wird, 

sollte der Kreis der Unternehmen, deren Ausfall eine CCP bei der Ermittlung dieses 

Risikos berücksichtigen sollte, so erweitert werden, dass nicht nur das 

Liquiditätsrisiko aus dem Ausfall von Clearingmitgliedern, sondern auch von 

Liquiditätsgebern mit Ausnahme von Zentralbanken berücksichtigt wird. 

(55) Um den Zugang zum Clearing für nichtfinanzielle Unternehmen, die nicht über 

hochliquide Vermögenswerte in ausreichender Höhe verfügen, und insbesondere für 

Energieunternehmen unter Bedingungen zu erleichtern, die von der ESMA 

festzulegen sind, und um sicherzustellen, dass eine CCP diesen Bedingungen 

Rechnung trägt, wenn sie ihr Gesamtrisiko gegenüber einer Bank, die auch 

Clearingmitglied ist, berechnet, sollten Garantien von Geschäftsbanken und 

öffentlichen Banken als anrechenbare Sicherheiten gelten. Bei der Festlegung der 

Bedingungen, unter denen Geschäftsbankgarantien als Sicherheiten akzeptiert 

werden können, sollte die ESMA der CCP die Möglichkeit geben, auf der 

Grundlage ihrer Risikobewertung über den Grad der Besicherung dieser 

Geschäftsbankgarantien zu entscheiden, was auch die mögliche Nichtbesicherung 

dieser Garantien einschließt, wobei angemessene Konzentrationslimits, 

Anforderungen an die Kreditqualität und strenge Anforderungen an das 

Korrelationsrisiko gelten. Zudem sollte angesichts des niedrigen Kreditrisikoprofils 

von öffentlichen Garantien festgelegt werden, dass öffentliche Garantien ebenfalls 

anrechenbare Sicherheiten sind. Schließlich sollte eine CCP bei der Überprüfung der 

Höhe der Abschläge (Haircuts), die sie auf die von ihr als Sicherheit akzeptierten 

Vermögenswerte anwendet, etwaige prozyklische Auswirkungen solcher 

Überprüfungen berücksichtigen.  
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(56) Um die Übertragung der Positionen eines Kunden im Falle des Ausfalls eines 

Clearingmitglieds zu erleichtern, sollte dem Clearingmitglied, das solche 

Positionen erhält, Zeit eingeräumt werden, um bestimmte Anforderungen im 

Zusammenhang mit der Erbringung von Clearingdiensten für Kunden zu erfüllen. 

Da die Übertragung der Positionen des Kunden unter außergewöhnlichen 

Umständen und über einen kurzen Zeitraum erfolgt, sollte das empfangende 

Clearingmitglied daher drei Monate Zeit haben, um seine Verfahren im Rahmen 

der Sorgfaltspflicht durchzuführen und abzuschließen, damit die Einhaltung der 

Anforderungen des Unionsrechts zur Bekämpfung der Geldwäsche sichergestellt 

wird. Darüber hinaus sollte das empfangende Clearingmitglied gegebenenfalls 

auch drei Monate Zeit haben, um die Eigenkapitalanforderungen für 

Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber Kunden gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 zu 

erfüllen, sofern nicht ein kürzerer Zeitraum mit seiner zuständigen Behörde 

vereinbart wird. Der Beginn dieses Dreimonatszeitraums sollte das Datum sein, an 

dem die Positionen des Kunden vom ausfallenden Clearingmitglied auf das 

empfangende Clearingmitglied übertragen werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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(57) In Bezug auf die Validierung von Änderungen an den Modellen und Parametern 

von CCPs sollten Veränderungen zur Vereinfachung des Verfahrens 

aufgenommen werden, um eine umgehende Reaktion der CCPs auf 

Marktentwicklungen, die Änderungen an ihren Risikomodellen und -parametern 

erfordern könnten, zu erleichtern. Im Interesse der aufsichtlichen Konvergenz 

sollten in der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 die Bedingungen festgelegt werden, 

die bei der Beurteilung, ob eine bestimmte Änderung wesentlich ist, zu 

berücksichtigen sind, und die ESMA wird ersucht, diese Bedingungen in enger 

Zusammenarbeit mit dem ESZB durch die Festlegung quantitativer 

Schwellenwerte und spezifischer zu berücksichtigender Elemente weiter zu 

präzisieren. Insbesondere sollte die ESMA die Kriterien für Änderungen festlegen, 

die als wesentlich anzusehen sind, und auch angeben, welche strukturellen 

Elemente von Risikomodellen zu den Änderungen gehören sollten, die immer als 

wesentlich angesehen werden. Zu diesen strukturellen Elementen von 

Risikomodellen sollten beispielsweise die von den CCPs eingesetzten 

Antiprozyklizitätsinstrumente gehören. Alle wesentlichen Änderungen sollten vor 

ihrer Annahme vollständig validiert werden. Wenn eine CCP aufgrund externer 

Faktoren wie Preisänderungen auf dem Markt ein zuvor validiertes Modell einsetzt 

und verwendet oder geringfügige Änderungen daran vornimmt, wie etwa die 

Anpassung der Parameter innerhalb eines genehmigten Bereichs, der Teil des 

validierten Modells ist, sollte das nicht als Modelländerung betrachtet werden und 

muss daher nicht validiert werden. 
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(58) Nicht wesentliche Änderungen an Modellen und Parametern, die die Risiken für 

eine CCP der Union nicht erhöhen, sollten rasch genehmigt werden können. Im 

Einklang mit dem Ziel, sichere und widerstandsfähige CCPs in der Union zu 

schaffen und gleichzeitig ein modernes und wettbewerbsfähiges Clearingumfeld in 

der Union aufzubauen, das attraktiv für Unternehmen ist, sollte daher ein 

beschleunigtes Verfahren für nicht wesentliche Änderungen an Modellen und 

Parametern eingeführt werden, damit die gegenwärtig im aufsichtlichen 

Validierungsverfahren für solche Änderungen bestehenden Herausforderungen 

und Unsicherheiten reduziert werden. Ist eine Änderung nicht wesentlich, sollte 

ein beschleunigtes Validierungsverfahren angewendet werden. Ein solches 

Verfahren soll es den CCPs erleichtern, umgehend auf Marktentwicklungen zu 

reagieren, die Änderungen an ihren Risikomodellen und -parametern erforderlich 

machen könnten. Daher sollte das Verfahren für die Validierung entsprechender 

Änderungen an Risikomodellen und -parametern vereinfacht werden.  

(59) Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sollte spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 

der vorliegenden Änderungsverordnung überprüft werden, damit genügend Zeit 

bleibt, die mit der vorliegenden Verordnung eingeführten Änderungen anzuwenden. 

Wenngleich die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Gänze überprüft werden sollte, 

sollten bei dieser Überprüfung die Wirksamkeit und Effizienz jener Verordnung im 

Hinblick auf die Erreichung ihrer Ziele, die Verbesserung der Effizienz und 

Sicherheit der Clearingmärkte der Union und die Wahrung der Finanzstabilität der 

Union im Mittelpunkt stehen. Betrachtet werden sollten bei der Überprüfung auch 

die Attraktivität von Unions-CCPs, die Auswirkungen dieser Änderungsverordnung 

auf die Förderung des Clearings in der Union und der Nutzen der verstärkten 

Bewertung und Steuerung grenzüberschreitender Risiken für die Union. 
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(60) Um die Stimmigkeit zwischen der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen 

Parlaments und des Rates15 und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sicherzustellen 

und die Integrität und Stabilität des Binnenmarkts zu wahren, ist es notwendig, in der 

Verordnung (EU) 2017/1131 einheitliche Vorschriften für das 

Gegenparteiausfallrisiko bei Finanzderivategeschäften von Geldmarktfonds 

festzulegen, die von einer zugelassenen oder anerkannten CCP gecleart wurden. Da 

zentrale Clearingvereinbarungen das mit Finanzderivatekontrakten verbundene 

Gegenparteiausfallrisiko mindern, muss bei der Festlegung der anwendbaren 

Obergrenzen für das Gegenparteiausfallrisiko berücksichtigt werden, ob ein Derivat 

von einer zugelassenen oder anerkannten CCP zentral gecleart wurde. Für 

Regulierungs- und Harmonisierungszwecke ist es außerdem notwendig, dass die 

Obergrenzen für das Gegenparteiausfallrisiko nur dann angehoben werden, wenn die 

Gegenparteien zugelassene oder anerkannte CCPs nutzen, um Clearingdienste für 

Clearingmitglieder und deren Kunden zu erbringen. 

                                                 
15 Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 8). 
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(61) Um eine stimmige Harmonisierung der mit dieser Verordnung eingeführten 

Vorschriften zu sicherzustellen, sollten technische Standards ausgearbeitet werden. 

Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, von der ESMA 

ausgearbeitete technische Regulierungsstandards zu erlassen, in denen Folgendes 

präzisiert wird: der Wert der für aggregierte Positionen geltenden Clearingschwellen; 

die Elemente und Bedingungen der Vornahme einer Verringerung von 

Nachhandelsrisiken und die Elemente und Bedingungen eines PTRR-Dienstleisters; 

die operationellen Kriterien und die Kriterien hinsichtlich der Repräsentativität, 

die für die Anforderung bezüglich eines aktiven Kontos bestehen; die Einzelheiten 

der entsprechenden Berichterstattung; die Art der Gebühren und sonstigen Kosten, 

die gegenüber den Kunden bei der Erbringung von Clearingdiensten offengelegt 

werden sollten; der Inhalt der zu meldenden Informationen und der Detailgrad dieser 

Informationen für nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anerkannte Drittstaaten-

CCPs; die Einzelheiten und der Inhalt der Informationen, die von in der Union 

niedergelassenen CCPs bereitzustellen sind; der Umfang und die Einzelheiten der 

Meldungen der Clearingmitglieder und Kunden in der Union an die für sie 

zuständigen Behörden über ihre Clearingtätigkeit bei Drittstaaten-CCPs und – bei 

Festlegung der Verfahren, die eine Überprüfung der Werte für die Clearingschwellen 

nach signifikanten Preisschwankungen in der zugrunde liegenden Kategorie von 

OTC-Derivaten auslösen – auch die Überprüfung des Umfangs der Ausnahme für 

Sicherungsgeschäfte und der Schwellenwerte für die Anwendung der 

Clearingpflicht; offensichtliche systematische Fehler bei der Berichterstattung; die 

Unterlagen und die Informationen, die CCPs übermitteln müssen, wenn sie eine 

Zulassung oder eine Ausweitung der Zulassung beantragen; die Art der Ausweitung, 

die sich nicht wesentlich auf das Risikoprofil einer CCP auswirken darf, und die 

Meldehäufigkeit für die Inanspruchnahme der Ausnahme; die Bedingungen für 

die Feststellung, ob das beschleunigte Verfahren für eine Ausweitung der 

Zulassung Anwendung findet, und das Verfahren für die Einholung von Beiträgen 

der ESMA und des Kollegiums; die Elemente, die bei der Festlegung der 

Zulassungskriterien für eine CCP und bei der Bewertung der Fähigkeit 

nichtfinanzieller Gegenparteien, die einschlägigen Anforderungen zu erfüllen, zu 

berücksichtigen sind; Transparenzanforderungen; Anforderungen hinsichtlich der 

Sicherheiten; die Aspekte der Modellvalidierung und die Anforderungen an CCPs, 

die Risiken, die sich aus Interoperabilitätsvereinbarungen ergeben, adäquat zu 

steuern. Die Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards mittels 
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delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) und im Einklang mit den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erlassen.  
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(62) Um für einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

sorgen, sollte der Kommission auch die Befugnis übertragen werden, von der ESMA 

ausgearbeitete technische Durchführungsstandards zu erlassen, in denen das Format 

der Berichterstattung der Clearingmitglieder und Kunden der Union an ihre 

zuständigen Behörden über ihre Clearingtätigkeiten bei gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 anerkannten Drittstaaten-CCPs, die Datenstandards und -formate für 

die Meldung von Informationen von Unions-CCPs an die ESMA und das Format der 

für Zulassungsanträge, die Ausweitung der Zulassung und die Validierung von 

Änderungen an Modellen erforderlichen Unterlagen festgelegt werden. Die 

Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards mittels 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erlassen. 
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(63) Um für die Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung zu sorgen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung16 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
16 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(64) Da die Ziele dieser Verordnung, d. h. die Erhöhung der Sicherheit und Effizienz von 

Unions-CCPs durch die Steigerung ihre Attraktivität, die Förderung des Clearing in 

der Union und die verstärkte grenzübergreifende Berücksichtigung von Risiken, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 

wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen 

sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus. 

(65) Die Verordnungen (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2017/1131 

sollten daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderungen an der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 3 wird gestrichen. 

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Gruppeninterne Geschäfte 

(1) In Bezug auf eine nichtfinanzielle Gegenpartei ist ein gruppeninternes Geschäft 

ein OTC-Derivatekontrakt, der mit einer anderen Gegenpartei, die Mitglied 

derselben Unternehmensgruppe ist, geschlossen wird, sofern die 

nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) beide Gegenparteien sind in dieselbe Vollkonsolidierung einbezogen 

und unterliegen geeigneten zentralisierten Verfahren für die 

Risikobewertung, -messung und -kontrolle, und 

b) die andere Gegenpartei ist in der Union ansässig; wenn die andere 

Gegenpartei in einem Drittstaat ansässig ist, darf dieser Drittstaat 

weder nach Absatz 4 bestimmt werden noch in den gemäß Absatz 5 

erlassenen delegierten Rechtsakten aufgeführt sein. 
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(2) In Bezug auf eine finanzielle Gegenpartei ist ein gruppeninternes Geschäft 

a) ein OTC-Derivatekontrakt, der mit einer anderen Gegenpartei, die 

Mitglied derselben Unternehmensgruppe ist, geschlossen wird, sofern 

sämtliche der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

i) die finanzielle Gegenpartei ist in der Union ansässig; wenn die 

andere Gegenpartei in einem Drittstaat ansässig ist, darf dieser 

Drittstaat weder nach Absatz 4 bestimmt werden noch in den 

gemäß Absatz 5 erlassenen delegierten Rechtsakten aufgeführt 

sein, 

ii) bei der anderen Gegenpartei handelt es sich um eine finanzielle 

Gegenpartei, eine Finanzholdinggesellschaft, ein Finanzinstitut 

oder einen Anbieter von Nebendienstleistungen, die/der den 

jeweiligen Aufsichtsvorschriften unterliegt, 

iii) beide Gegenparteien sind in dieselbe Vollkonsolidierung 

einbezogen, und 

iv) beide Gegenparteien unterliegen geeigneten zentralisierten 

Verfahren für die Risikobewertung, -messung und -kontrolle; 
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b) ein OTC-Derivatekontrakt, der mit einer anderen Gegenpartei 

geschlossen wird, wenn beide Gegenparteien Teil desselben 

institutsbezogenen Sicherungssystems nach Artikel 113 Absatz 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind, sofern die Voraussetzung nach 

Buchstabe a Ziffer ii dieses Absatzes erfüllt ist; 

c) ein OTC-Derivatekontrakt, der zwischen Kreditinstituten geschlossen 

wird, die nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

derselben Zentralorganisation zugeordnet sind, oder zwischen einem 

solchen Kreditinstitut und der Zentralorganisation; 

d) ein OTC-Derivatekontrakt, der mit einer nichtfinanziellen Gegenpartei, 

die Mitglied derselben Unternehmensgruppe ist, geschlossen wird, sofern 

die ▌nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

i) beide Gegenparteien des Derivatekontrakts sind in dieselbe 

Vollkonsolidierung einbezogen und unterliegen geeigneten 

zentralisierten Verfahren für die Risikobewertung, -messung und -

kontrolle, und 

ii) die nichtfinanzielle Gegenpartei ist in der Union ansässig; wenn die 

nichtfinanzielle Gegenpartei in einem Drittstaat ansässig ist, darf 

dieser Drittstaat weder nach Absatz 4 bestimmt werden noch in 

den gemäß Absatz 5 erlassenen delegierten Rechtsakten 

aufgeführt sein. 
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(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten Gegenparteien als in dieselbe 

Konsolidierung einbezogen, wenn ▌beide Gegenparteien Folgendes sind: 

a) Sie sind nach der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates* oder nach den Internationalen 

Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting 

Standards, im Folgenden „IFRS“), die gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1606/2002 erlassen wurden, oder – bei Gruppen mit einem 

Mutterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittstaat – nach den 

allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen des betreffenden 

Drittstaats, für die festgestellt wurde, dass sie den IFRS entsprechen, die 

in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1569/2007 erlassen 

wurden, oder nach den Rechnungslegungsgrundsätzen des betreffenden 

Drittstaats, die gemäß Artikel 4 dieser Verordnung zulässig sind, in eine 

Konsolidierung einbezogen, oder 

b) sie unterliegen derselben Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß 

der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates**, oder – bei Gruppen mit einem Mutterunternehmen mit 

Hauptsitz in einem Drittstaat – derselben Beaufsichtigung durch eine 

zuständige Behörde des Drittstaats, für die überprüft wurde, dass sie 

einer Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis nach den Grundsätzen 

entspricht, die in Artikel 127 der genannten Richtlinie festgelegt sind. 
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(4) Für die Zwecke dieses Artikels gelten für Geschäfte mit Gegenparteien, die in 

einem Drittstaat ansässig sind, keine der Ausnahmen für gruppeninterne 

Geschäfte, wenn einer der folgenden Sachverhalte zutrifft: 

a) Der Drittstaat ist ein Drittstaat mit hohem Risiko im Sinne des 

Artikels 29 der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates+; 

b) der Drittstaat ist in Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates zu der 

überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 

Steuerzwecke ▌in deren aktueller Fassung aufgeführt▌. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, infolge von in den Rechts-, 

Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen eines Drittstaats festgestellten 

Problemen und sofern diese Probleme zu höheren Risiken einschließlich 

Gegenparteiausfallrisiken und Rechtsrisiken führen, delegierte Rechtsakte 

nach Artikel 82 zu erlassen, um diese Verordnung zu ergänzen und die 

Drittstaaten festzulegen, ▌deren Unternehmen es nicht gestattet ist, eine der 

Ausnahmen für gruppeninterne Geschäfte in Anspruch zu nehmen, auch wenn 

diese Drittstaaten keine Drittstaaten im Sinne von Absatz 4 sind.“ 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/24 (2021/0239(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, 
das Datum der Annahme und die Amtsblattfundstelle dieser Verordnung, 
einschließlich der ELI-Kennung, einfügen. 
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___________________________________________________ 

* Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 

Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 

bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 

29.6.2013, S. 19). 

** Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten 

und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung der 

Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 

und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

*** Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom … zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 

der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L[C], …, ELI: 

…). 
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3. In Artikel 4 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Clearingpflicht für alle OTC-Derivatekontrakte gilt nicht für Kontrakte, die in 

den in Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer iv genannten Situationen zwischen einer 

finanziellen Gegenpartei, die die in Artikel 4a Absatz 1 Unterabsatz 2 festgelegten 

Bedingungen erfüllt, oder einer nichtfinanziellen Gegenpartei, die die in Artikel 10 

Absatz 1 Unterabsatz 2 festgelegten Bedingungen erfüllt, einerseits und einem in 

einem Drittstaat ansässigen Altersversorgungssystem, das auf nationaler Ebene tätig 

ist, andererseits geschlossen werden, sofern diese Einrichtung oder dieses System 

nach nationalem Recht zugelassen, beaufsichtigt und anerkannt ist und ihr bzw. sein 

Hauptzweck in der Bereitstellung von Altersversorgungsleistungen besteht und sie 

bzw. es nach nationalem Recht von der Clearingpflicht befreit ist.“ 
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4. Artikel 4a ▌erhält folgende Fassung:  

„Artikel 4a 

Clearingpflichtige finanzielle Gegenparteien 

(1) Alle zwölf Monate darf eine finanzielle Gegenpartei, die Positionen in OTC-

Derivatekontrakten eingeht, die folgenden Positionen berechnen:  

a) ihre nicht geclearten Positionen gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1; 

b) ihre aggregierten durchschnittlichen Monatsendpositionen in 

geclearten und nicht geclearten Derivatekontrakten für die 

vorausgegangenen zwölf Monate („aggregierte Positionen“) gemäß 

Absatz 3 Unterabsatz 2.  

Wenn eine finanzielle Gegenpartei 

a) ihre nicht geclearten Positionen nicht berechnet oder das Ergebnis der 

Berechnung dieser nicht geclearten Positionen gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe a des vorliegenden Absatzes über einer der gemäß Artikel 10 

Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b angegebenen Clearingschwellen 

liegt oder 
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b) ihre aggregierten Positionen nicht berechnet oder das Ergebnis der 

Berechnung dieser aggregierten Positionen über einer der gemäß 

Absatz 4 des vorliegenden Artikels angegebenen Clearingschwellen 

liegt,  

so muss diese finanzielle Gegenpartei  

i) die ESMA und die jeweils zuständige Behörde sofort darüber 

unterrichten, 

ii) vier Monate nach der in Ziffer i des vorliegenden Unterabsatzes 

genannten Unterrichtung Clearingvereinbarungen treffen und  

iii) unterliegt diese finanzielle Gegenpartei der in Artikel 4 genannten 

Clearingpflicht für sämtliche OTC-Derivatekontrakte, die zu jedweder 

clearingpflichtigen Kategorie von OTC-Derivaten gehören, die mehr 

als vier Monate nach der in Ziffer i des vorliegenden Unterabsatzes 

genannten Unterrichtung geschlossen oder verlängert werden. 
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Die finanzielle Gegenpartei kann jedem anderen Unternehmen der 

Gruppe, der diese finanzielle Gegenpartei angehört, die in 

Unterabsatz 2 Ziffer i genannte Pflicht zur Unterrichtung der ESMA 

übertragen. Die finanzielle Gegenpartei trägt weiter die gesetzliche 

Haftung dafür, dass sie sicherstellt, dass die ESMA unterrichtet wird. 

(2) Eine finanzielle Gegenpartei, die der in Artikel 4 genannten 

Clearingpflicht unterliegt oder die gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 des 

vorliegenden Artikels clearingpflichtig wird, bleibt clearingpflichtig 

und führt das Clearing weiterhin durch, bis diese finanzielle 

Gegenpartei gegenüber der jeweils zuständigen Behörde nachweist, 

dass ihre aggregierten Positionen die gemäß Absatz 4 des vorliegenden 

Artikels oder Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b 

festgelegten Clearingschwelle nicht überschreiten.  

Die finanzielle Gegenpartei muss gegenüber der jeweils zuständigen 

Behörde nachweisen können, dass die Berechnung der aggregierten 

Position oder der nicht geclearten Position keine systematische 

Unterschätzung dieser aggregierten oder nicht geclearten Position zur 

Folge hat. 
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(3) Bei der Berechnung der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Artikels genannten nicht geclearten Positionen kalkuliert die 

finanzielle Gegenpartei alle OTC-Derivatekontrakte ein, die nicht von einer 

nach Artikel 14 zugelassenen oder nach Artikel 25 anerkannten CCP 

gecleart werden und von dieser finanziellen Gegenpartei oder von anderen 

Unternehmen der Gruppe, der diese finanzielle Gegenpartei angehört, 

geschlossen wurden.  

Bei der Berechnung der aggregierten Positionen kalkuliert die finanzielle 

Gegenpartei alle OTC-Derivatekontrakte ein, die von dieser finanziellen 

Gegenpartei oder von anderen Unternehmen der Gruppe, der diese 

finanzielle Gegenpartei angehört, geschlossen wurden.  

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 werden die nicht geclearten und die 

aggregierten Positionen für OGAW und AIF auf der Ebene des Fonds 

berechnet.  

OGAW-Verwaltungsgesellschaften, die mehr als einen OGAW verwalten, 

und AIFMs, die mehr als einen AIF verwalten, müssen gegenüber der 

jeweils zuständigen Behörde nachweisen können, dass die Berechnung der 

Positionen auf der Fondsebene nicht dazu führt,  
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a) dass die Positionen eines der von ihnen verwalteten Fonds oder die 

Positionen des Verwalters systematisch unterschätzt werden und  

b) dass die Clearingpflicht umgangen wird.  

Die für die finanzielle Gegenpartei und die anderen Unternehmen der 

Gruppe jeweils zuständigen Behörden legen Kooperationsverfahren fest, 

damit die effektive Berechnung der Positionen auf der Gruppenebene 

sichergestellt ist. 

(4) Die ESMA arbeitet nach Anhörung des ESRB und anderer einschlägiger 

Behörden Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen der 

Wert der für aggregierte Positionen geltenden Clearingschwellen festgelegt 

wird, wo es erforderlich ist, um die umsichtige Deckung der der 

Clearingpflicht unterliegenden finanziellen Gegenparteien sicherzustellen.  

Überprüft die ESMA im Einklang mit Artikel 10 Absatz 4a die gemäß 

Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b festgelegten 

Clearingschwellen, so überprüft die ESMA auch die gemäß Unterabsatz 1 

des vorliegenden Absatzes festgelegten Clearingschwellen.  
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Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

(5) Für die Zwecke dieses Artikels und des Artikels 10 bezeichnet „nicht 

geclearte Position“ die aggregierte durchschnittliche Monatsendposition für 

die vorausgegangenen zwölf Monate in Derivatekontrakten, die nicht von 

einer nach Artikel 14 zugelassenen oder nach Artikel 25 anerkannten CCP 

gecleart werden.“   
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5. Der folgende Artikel wird eingefügt:  

„Artikel 4b 

Dienste zur Verringerung von Nachhandelsrisiken 

(1) Unbeschadet der Risikominderungsverfahren nach Artikel 11 gilt die in 

Artikel 4 Absatz 1 genannte Clearingpflicht nicht für einen OTC-

Derivatekontrakt, der im Rahmen einer gemäß den Absätzen 2 und 4 des 

vorliegenden Artikels durchgeführten anrechenbaren Maßnahme zur 

Verringerung von Nachhandelsrisiken („PTRR-Transaktion“) initiiert und 

abgeschlossen wird.  

(2) Eine PTRR-Transaktion darf nur von der in Artikel 4 Absatz 1 genannten 

Clearingpflicht ausgenommen werden, wenn 

a) das Unternehmen, das die PTRR-Transaktion ausführt („PTRR-

Dienstleister“), die in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels 

festgelegten Anforderungen erfüllt und  

b) jeder Teilnehmer an der PTRR-Transaktion die Anforderungen des 

Absatzes 3 des vorliegenden Artikels erfüllt.  
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(3) Eine anrechenbare PTRR-Maßnahme 

a) muss von einem gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2014/65/EU 

zugelassenen Unternehmen durchgeführt werden, das von den 

Gegenparteien der in die PTRR-Maßnahme einbezogenen OTC-

Derivatekontrakte unabhängig ist; 

b) muss zu einer Verringerung des Risikos in jedem der Portfolios führen, 

die für die PTRR-Maßnahme eingereicht wurden;  

c) muss vollständig akzeptiert werden, sodass die Teilnehmer der PTRR-

Maßnahme nicht wählen können, welche Geschäfte sie im Rahmen der 

PTRR-Maßnahme ausführen wollen;  

d) darf lediglich den Unternehmen offenstehen, die ursprünglich ein 

Portfolio für die PTRR-Maßnahme eingereicht haben; 

e) muss gegenüber Marktrisiken neutral sein; 

f) darf nicht zur Kursbildung beitragen; 

g) muss in Form einer Komprimierung, eines Abbaus von 

Ungleichgewichten oder einer Optimierung oder einer Kombination 

aus diesen Maßnahmen erfolgen; 

h) muss auf bilateraler oder multilateraler Basis ausgeführt werden. 
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(4) Ein PTRR-Dienstleister muss 

a) im Vorfeld vereinbarte Regeln für die PTRR-Maßnahme beachten, 

darunter auch Methoden und Algorithmen in zuvor festgelegten 

Zyklen, und auf angemessene, transparente und diskriminierungsfreie 

Weise handeln; 

b) sicherstellen, dass die an einer PTRR-Maßnahme teilnehmenden 

Unternehmen keinen Einfluss auf das Ergebnis der PTRR-Maßnahme 

haben; 

c) regelmäßige Komprimierungen vornehmen, wenn PTRR-Maßnahmen 

zu neuen PTRR-Transaktionen führen;  

d) vollständige und richtige Aufzeichnungen über alle Transaktionen 

führen, die im Rahmen einer PTRR-Maßnahme ausgeführt wurden, 

darunter  

i) Informationen über Transaktionen, die als Teil der PTRR-

Maßnahme durchgeführt wurden, 

ii) Transaktionen, die sich aus der PTRR-Maßnahme ergeben, 

entweder in Form von geänderten Transaktionen oder als neue 

Transaktionen, und  

iii) die Gesamtveränderung des Risikos der verschiedenen unter die 

PTRR-Maßnahme fallenden Portfolios; 
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e) der jeweils zuständigen Behörde und der ESMA auf Verlangen die 

unter Buchstabe d genannten Aufzeichnungen unverzüglich zur 

Verfügung stellen und 

f) die sich aus der PTRR-Maßnahme ergebenden Transaktionen 

überwachen, um so weit wie möglich sicherzustellen, dass die PTRR-

Maßnahme weder zu einem missbräuchlichen Rückgriff auf die 

Clearingpflicht noch zu einer vorsätzlichen Umgehung der 

Clearingpflicht führt. 

(5) Die zuständige Behörde, die den PTRR-Dienstleister gemäß Artikel 7 der 

Richtlinie 2014/65/EU zugelassen hat, führt beide der folgenden 

Maßnahmen unverzüglich durch, bevor eine PTRR-Transaktion, die sich aus 

einer von einem PTRR-Dienstleister durchgeführten PTRR-Maßnahme 

ergibt, von der Clearingpflicht gemäß Absatz 1 ausgenommen werden kann:  

a) Übermittlung des Namens des PTRR-Dienstleisters an die ESMA; 

b) Weitergabe der Bewertung der zuständigen Behörde, wie die in den 

Absätzen 3 und 4 genannten Bedingungen vom PTRR-Dienstleister 

erfüllt werden, an die ESMA.  

Die in Unterabsatz 1 genannte zuständige Behörde bestätigt der ESMA 

mindestens einmal jährlich, dass der PTRR-Dienstleister weiter die in den 

Absätzen 3 und 4 genannten Bedingungen erfüllt oder dass der PTRR-

Dienstleister keine PTRR-Dienste mehr erbringt.  
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Die ESMA übermittelt den Behörden jedes Mitgliedstaats, die in Bezug auf 

die in Artikel 4 Absatz 1 genannte Clearingpflicht über Aufsichtsbefugnisse 

verfügen, die gemäß den Unterabsätzen 1 und 2 dieses Absatzes erhaltenen 

Informationen.  

Die in Unterabsatz 1 genannte zuständige Behörde unterrichtet die ESMA 

unverzüglich, wenn ein PTRR-Dienstleister die in den Absätzen 3 und 4 

genannten Bedingungen nicht mehr erfüllt. Nach einer solchen 

Unterrichtung streicht die ESMA den PTRR-Dienstleister aus dem in 

Unterabsatz 5 dieses Absatzes genannten Verzeichnis. Ab dem Tag, an dem 

der PTRR-Dienstleister von dieser Liste gestrichen wurde, sind PTRR-

Transaktionen, die sich aus einer von diesem PTRR-Dienstleister 

durchgeführten PTRR-Maßnahme ergeben, nicht mehr von der 

Clearingpflicht gemäß Absatz 1 ausgenommen. 

Die ESMA veröffentlicht jährlich eine Liste der PTRR-Dienstleister, die der 

ESMA gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a gemeldet wurden. 

(6) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die 

in den Absätzen 3 und 4 festgelegten Elemente und Bedingungen sowie die 

folgenden sonstigen Bedingungen oder Merkmale der PTRR-Maßnahmen zu 

präzisieren:  
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a) was in einer PTRR-Maßnahme unter Marktrisikoneutralität zu 

verstehen ist; 

b) welche Risikominderung bei eingereichten Portfolios erforderlich ist; 

c) ob die Einbeziehung gemischter Portfolios, die sowohl geclearte als 

auch nicht geclearte Transaktionen enthalten, in dieselbe PTRR-

Maßnahme möglich ist und unter welchen die Bedingungen eine 

solche Einbeziehung zulässig ist; 

d) welche Anforderungen an die Verwaltung der PTRR-Maßnahme 

gelten; 

e) welche Anforderungen für verschiedene Arten von PTRR-Diensten 

gelten; 

f) welches Verfahren für die Überwachung der Anwendung der 

gewährten Ausnahme gilt und 

g) anhand welcher Kriterien beurteilt wird, ob die Clearingpflicht 

umgangen wird.  

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor.  
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 

6. In Artikel 6 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„g) den Anteil der Derivatekontrakte, die bei gemäß Artikel 14 zugelassenen 

CCPs gecleart wurden, am Ende des Kalenderjahres im Vergleich zu 

Derivatekontrakten, die von gemäß Artikel 25 anerkannten Drittstaaten-CCP 

gecleart werden, dargestellt auf aggregierter Grundlage und aufgeschlüsselt 

nach Anlageklassen.“ 
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7. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

„Artikel 7a 

Aktives Konto 

(1) Finanzielle Gegenparteien und nichtfinanzielle Gegenparteien, die nach den 

Artikeln 4a und 10 am … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] der Clearingpflicht unterliegen oder danach der 

Clearingpflicht unterworfen werden und die Clearingschwelle in einer der in 

Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannten Kategorien von 

Derivatekontrakten, in einer einzelnen in dem genannten Absatz 

aufgeführten Kategorie oder über alle in dem genannten Absatz 

aufgeführten Kategorien hinweg aggregiert überschreiten, führen für diese 

Kategorien von Derivatekontrakten mindestens ein aktives Konto bei einer 

nach Artikel 14 zugelassenen CCP, wenn die Clearingdienste für die 

betreffenden Derivate von dieser CCP erbracht werden und mindestens eine 

repräsentative Anzahl von Geschäften auf diesem Konto clearen.  

Wird eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei 

gemäß Unterabsatz 1 verpflichtet, ein aktives Konto zu führen, so teilt diese 

finanzielle Gegenpartei oder nichtfinanzielle Gegenpartei dies der ESMA 

und ihrer jeweils zuständigen Behörde mit und richtet innerhalb von sechs 

Monaten, nachdem sie dieser Verpflichtung unterworfen worden ist, ein 

solches aktives Konto ein. 
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(2) Im Rahmen der Festlegung ihrer Pflichten in Bezug auf Absatz 1 

berücksichtigt eine Gegenpartei, die einer Gruppe angehört, die in der Union 

einer konsolidierten Beaufsichtigung unterliegt, mit Ausnahme 

gruppeninterner Geschäfte alle in Absatz 6 genannten Derivatekontrakte, die 

von dieser Gegenpartei oder von anderen Unternehmen der Gruppe, der 

diese Gegenpartei angehört, gecleart werden.  

(3) Gegenparteien, die der in Absatz 1 Unterabsatz 1 festgelegten Verpflichtung 

unterworfen werden, stellen sicher, dass alle folgenden Anforderungen 

erfüllt sind: 

a) Das Konto funktioniert dauerhaft, d. h. es liegt eine rechtliche 

Dokumentation vor, die IT-Konnektivität ist vorhanden und die mit 

dem Konto verbundenen internen Prozesse funktionieren;  

b) die Gegenpartei verfügt über Systeme und Ressourcen, um das Konto 

operativ – auch kurzfristig – für große Volumina der in Absatz 6 

genannten Derivatekontrakte jederzeit nutzen und innerhalb kurzer 

Zeit einen großen Fluss von Geschäften aus Positionen 

entgegennehmen zu können, die in einem Clearingdienst von 

erheblicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 Absatz 2c gehalten 

werden; 
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c) alle neuen Geschäfte der jeweiligen Gegenpartei bei den in Absatz 6 

genannten Derivatekontrakten können jederzeit auf dem Konto 

gecleart werden; 

d) die Gegenpartei cleart auf dem aktiven Konto Geschäfte, die für die in 

Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannten Derivatekontrakte 

repräsentativ sind, die während des Referenzzeitraums über einen 

Clearingdienst von erheblicher Systemrelevanz gemäß Artikel 25 

Absatz 2c gecleart werden.  

(4) Die in Absatz 3 Buchstabe d genannte Repräsentativitätspflicht wird anhand 

folgender Kriterien bewertet: 

a) der verschiedenen Kategorien von Derivatekontrakten; 

b) der Laufzeit der Geschäfte;  

c) des Transaktionsumfangs.  

Die in Absatz 3 Buchstabe d genannte Repräsentativitätspflicht gilt nicht für 

Gegenparteien mit einem ausstehenden geclearten Nominalbetrag von 

weniger als 6 Mrd. EUR bei den in Absatz 6 genannten Derivatekontrakten. 
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Die Bewertung der Einhaltung der in Absatz 3 Buchstabe d genannten 

Repräsentativitätspflicht beruht auf Unterkategorien. Für jede Kategorie von 

Derivatekontrakten ergibt sich die Anzahl der Unterkategorien aus der 

Kombination der verschiedenen Laufzeitbänder und des unterschiedlichen 

Transaktionsumfangs.  

Die in Absatz 3 Buchstaben a, b und c genannten Anforderungen sind von 

der Gegenpartei innerhalb von sechs Monaten, nachdem sie der in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels festgelegten Verpflichtung unterworfen worden ist, 

zu erfüllen, und diese Gegenpartei muss ihrer zuständigen Behörde und der 

ESMA gemäß Artikel 7b regelmäßig Bericht erstatten. Die Anforderungen 

werden regelmäßig und mindestens einmal jährlich einem Stresstest 

unterzogen. 

Damit die in Absatz 3 Buchstabe d genannte Repräsentativitätspflicht erfüllt 

werden kann, clearen die Gegenparteien im Jahresdurchschnitt mindestens 

fünf Geschäfte in jeder der wichtigsten Unterkategorien je Kategorie von 

Derivatekontrakten und je Referenzzeitraum, der in Absatz 8 Unterabsatz 3 

des vorliegenden Artikels festgelegt wurde. Übersteigt die daraus 

resultierende Anzahl von Geschäften die Hälfte der gesamten Geschäfte 

dieser Gegenpartei in den vorausgegangenen zwölf Monaten, so gilt die in 

Absatz 3 Buchstabe d genannte Repräsentativitätspflicht als erfüllt, wenn 

diese Gegenpartei mindestens ein Geschäft in jeder der wichtigsten 

Unterkategorien je Kategorie von Derivatekontrakten pro Berichtszeitraum 

cleart. 
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Die in Absatz 3 Buchstabe d genannte Repräsentativitätspflicht gilt nicht für 

die Erbringung von Clearingdiensten für Kunden. Bei der Berechnung des 

in Absatz 8 Unterabsatz 4 genannten nominalen Clearingvolumens einer 

Gegenpartei werden deren Clearingtätigkeiten für Kunden nicht 

berücksichtigt. 

(5) Finanzielle Gegenparteien und nichtfinanzielle Gegenparteien, die der in 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Verpflichtung unterliegen und 

die mindestens 85 % ihrer Derivatekontrakte, die zu den in Absatz 6 des 

vorliegenden Artikels genannten Kategorien gehören, bei einer nach 

Artikel 14 zugelassenen CCP clearen, sind von den in Absatz 3 

Buchstaben a, b und c genannten Anforderungen, der in Absatz 4 

Unterabsatz 4 des vorliegenden Artikels genannten Anforderung und der in 

Artikel 7b Absatz 2 genannten zusätzlichen Meldepflicht ausgenommen.  

(6) Die Kategorien von Derivatekontrakten, die der in Absatz 1 genannten Pflicht 

unterliegen, umfassen: 

a) auf Euro und polnische Zloty lautende Zinsderivate; 

b) auf Euro lautende kurzfristige Zinsderivate▌; 
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(7) Sollte die ESMA nach einer Bewertung gemäß Artikel 25 Absatz 2c zu dem 

Schluss kommen, dass bestimmte von Tier-2-CCPs erbrachte 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten von wesentlicher Systemrelevanz für die 

Union oder einen oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten sind oder 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die von der ESMA früher als von 

wesentlicher Systemrelevanz für die Union oder einen oder mehrere ihrer 

Mitgliedstaaten eingestuft wurden, nicht mehr von wesentlicher 

Systemrelevanz sind, so kann die Liste der Kontrakte, die der Pflicht zur 

Führung eines aktiven Kontos unterliegen, geändert werden. 

Zur Änderung der Liste der Kontrakte, die der Pflicht zur Führung eines 

aktiven Kontos unterliegen, übermittelt die ESMA der Kommission nach 

Anhörung des ESRB und im Einvernehmen mit den emittierenden 

Zentralbanken eine gründliche und umfassende Kosten-Nutzen-Analyse im 

Einklang mit der in Artikel 25 Absatz 2c Unterabsatz 1 Buchstabe c 

angegebenen quantitativen technischen Bewertung, einschließlich, sofern 

relevant, der Auswirkungen auf andere Währungen der Union, eine 

Bewertung der möglichen Auswirkungen einer Ausweitung der Pflicht zur 

Führung eines aktiven Kontos auf die neuen Arten von Kontrakten und eine 

Stellungnahme im Zusammenhang mit dieser Bewertung. Die Zustimmung 

der emittierenden Zentralbanken bezieht sich nur auf die Kontrakte, die auf 

die von ihnen emittierte Währung lauten. 
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Wenn die ESMA die Bewertung vornimmt und eine Stellungnahme abgibt, 

in der sie zu dem Schluss kommt, dass die Liste der Kontrakte geändert 

werden muss, wird der Kommission die Befugnis übertragen, einen 

delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 82 zu erlassen, um die Liste der 

Derivatekontrakte gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes zu 

ändern. 

(8) Die ESMA arbeitet in Zusammenarbeit mit der EBA, der EIOPA und dem 

ESRB und nach Anhörung des ESZB Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, um die Anforderungen nach Absatz 3 

Buchstaben a, b und c, die Bedingungen für die entsprechenden Stresstests 

und die Einzelheiten der Meldung gemäß Artikel 7b zu präzisieren. Bei der 

Ausarbeitung dieser technischen Regulierungsstandards berücksichtigt die 

ESMA die Größe der Portfolios der verschiedenen Gegenparteien gemäß 

Unterabsatz 3 des vorliegenden Absatzes, sodass Gegenparteien mit mehr 

Geschäften in ihren Portfolios strengeren operativen Bedingungen und 

Meldepflichten unterliegen als Gegenparteien mit weniger Geschäften.  

In Bezug auf die in Absatz 3 Buchstabe d genannte Repräsentativitätspflicht 

legt die ESMA die verschiedenen Kategorien von Derivatekontrakten mit 

einer Obergrenze von drei Klassen, die unterschiedlichen Laufzeitbänder mit 

einer Obergrenze von vier Laufzeitbändern und die unterschiedlichen 

Spannen für den Transaktionsumfang mit einer Obergrenze von drei 

Spannen fest, um die Repräsentativität der über die aktiven Konten zu 

clearenden Derivatekontrakte sicherzustellen. 
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Die ESMA legt die Anzahl der wichtigsten Unterkategorien pro Kategorie 

von Derivatekontrakten fest, die auf dem aktiven Konto vertreten sein 

müssen, wobei diese Anzahl nicht größer als fünf sein darf. Die wichtigsten 

Unterkategorien sind jene mit der höchsten Anzahl von Geschäften während 

des Referenzzeitraums. 

Die ESMA legt ferner die Dauer des Referenzzeitraums fest, die bei 

Gegenparteien mit einem ausstehenden nominellen Clearingvolumen von 

weniger als 100 Mrd. EUR bei den in Absatz 6 genannten 

Derivatekontrakten nicht kürzer als sechs Monate und bei Gegenparteien mit 

einem ausstehenden nominellen Clearingvolumen von mehr als 

100 Mrd. EUR bei den in Absatz 6 genannten Derivatekontrakten nicht 

kürzer als ein Monat sein darf.  

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [sechs Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 
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(9) Die zuständigen Behörden überwachen und berechnen nach Unternehmen, 

Gruppe und auf der Grundlage des aggregierten Durchschnitts den Umfang 

der Tätigkeit in den in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannten 

Derivatekontrakten und leiten dem Gemeinsamen 

Überwachungsmechanismus diese Informationen ▌weiter. 

Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen 

vorzusehen und zu verhängen, wenn festgestellt wird, dass eine finanzielle 

oder nichtfinanzielle Gegenpartei gegen ihre Verpflichtungen aus diesem 

Artikel verstößt, verhängt ihre zuständige Behörde per Beschluss 

Verwaltungssanktionen oder Zwangsgelder oder fordert die zuständigen 

Justizbehörden auf, Sanktionen oder Zwangsgelder zu verhängen, um diese 

Gegenpartei dazu zu veranlassen, ihren Verstoß abzustellen.  

Das in Unterabsatz 2 genannte Zwangsgeld muss wirksam und 

verhältnismäßig sein und darf 3 % des durchschnittlichen Tagesumsatzes im 

vorausgegangenen Geschäftsjahr nicht übersteigen. Es wird für jeden Tag 

des Verzugs verhängt und ab dem in dem Beschluss über die Verhängung 

des Zwangsgelds festgelegten Termin berechnet. 

Das in Unterabsatz 2 genannte Zwangsgeld wird für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Monaten ab Bekanntgabe des Beschlusses der zuständigen 

Behörde verhängt. Nach Ende dieses Zeitraums überprüft die zuständige 

Behörde diese Maßnahme und verlängert sie erforderlichenfalls. 
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(10) Bis zum … [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] 

bewertet die ESMA in enger Zusammenarbeit mit dem ESZB und dem ESRB 

und nach Anhörung des Gemeinsamen Überwachungsmechanismus die 

Wirksamkeit der Bestimmungen des vorliegenden Artikels bei der Minderung 

der Risiken für die Finanzstabilität der Union, die sich aus den 

Risikopositionen von Gegenparteien der Union gegenüber Tier-2-CCPs 

ergeben, die gemäß Artikel 25 Absatz 2c Dienstleistungen von erheblicher 

Systemrelevanz anbieten.  

Die ESMA fügt der in Unterabsatz 1 genannten Bewertung einen Bericht an 

das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission bei, der eine 

umfassend begründete Folgenabschätzung in Bezug auf ergänzende 

Maßnahmen einschließlich quantitativer Schwellenwerte enthält. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 legt die ESMA ihre Bewertung und ihre 

Empfehlungen jederzeit nach Eingang einer förmlichen Mitteilung durch 

den Gemeinsamen Überwachungsmechanismus vor, wobei sie auf das 

wahrscheinliche Eintreten von Risiken für die Finanzstabilität der Union 

infolge bestimmter Umstände hinweist, die ein Ereignis mit systemischen 

Auswirkungen auslösen.  

Innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt des in Unterabsatz 2 genannten 

Berichts der ESMA erstellt die Kommission einen eigenen Bericht, dem sie, 

falls zweckmäßig, einen Gesetzgebungsvorschlag beifügt.  
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Artikel 7b 

Überwachung der Pflicht zur Führung eines aktiven Kontos 

(1) Eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die der 

in Artikel 7a genannten Verpflichtung unterliegt, berechnet ihre Tätigkeiten 

und Risikopositionen in den in Absatz 6 des genannten Artikels genannten 

Kategorien von Derivatekontrakten und übermittelt der für sie zuständigen 

Behörde alle sechs Monate die Informationen, die erforderlich sind, damit 

die Einhaltung dieser Verpflichtung beurteilt werden kann. Die zuständigen 

Behörden übermitteln der ESMA diese Informationen unverzüglich. 

Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Gegenparteien verwenden 

die nach Artikel 9 gemeldeten Informationen, sofern diese Informationen 

relevant sind. Die Meldung umfasst auch einen Nachweis gegenüber der 

zuständigen Behörde, dass eine rechtliche Dokumentation vorliegt, die IT-

Konnektivität vorhanden ist und die mit dem Konto verbundenen internen 

Prozesse funktionieren. 

(2) Finanzielle Gegenparteien und der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Verpflichtung unterliegende nichtfinanzielle Gegenparteien, die 

für die in Artikel 7a Absatz 6 genannten Derivatekontrakte zusätzlich zu 

aktiven Konten bei einer Tier-2-CCP Konten führen, melden der für sie 

zuständigen Behörde alle sechs Monate Informationen über die Ressourcen 

und Systeme, mit deren Einrichtung sie sicherstellen, dass die in Artikel 7a 

Absatz 3 Buchstabe b genannte Bedingung erfüllt ist. Die zuständigen 

Behörden übermitteln der ESMA diese Informationen unverzüglich. 
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(3) Die in Absatz 1 genannten zuständigen Behörden stellen sicher, dass die der 

in Artikel 7a genannten Verpflichtung unterliegenden finanziellen und 

nichtfinanziellen Gegenparteien die geeigneten Schritte unternehmen, um 

dieser Verpflichtung nachzukommen, wozu, falls zweckmäßig, auch die 

Ausübung ihrer Aufsichtsbefugnisse nach ihren sektoralen 

Rechtsvorschriften gehört oder erforderlichenfalls die in Artikel 12 

genannten Sanktionen verhängt werden. Die zuständigen Behörden können 

häufigere Meldungen verlangen, insbesondere wenn auf der Grundlage der 

gemeldeten Informationen nicht genügend Schritte unternommen wurden, 

um die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf aktive Konten zu 

erfüllen. 

Artikel 7c 

Informationen über die Erbringung von Clearingdiensten  

(1) Clearingmitglieder und Kunden, die sowohl bei einer nach Artikel 14 

zugelassenen CCP als auch bei einer nach Artikel 25 anerkannten CCP 

Clearingdienste erbringen, informieren ihre Kunden, sofern das Angebot 

verfügbar ist, über die Möglichkeit, ihre Kontrakte über eine nach Artikel 14 

zugelassene CCP zu clearen. 
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(2) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 3a legen Clearingmitglieder und Kunden, 

die Clearingdienste für Kunden erbringen, für jede CCP, bei der sie 

Clearingdienste erbringen, auch in klarer und verständlicher Weise die 

Gebühren offen, die diesen Kunden für die Erbringung eines Clearingdiensts 

in Rechnung zu stellen sind; diese Offenlegungspflicht gilt auch für alle 

anderen Gebühren, einschließlich Gebühren, die dem Kunden, der die 

Kosten weitergibt, in Rechnung gestellt werden, und sonstige mit der 

Erbringung von Clearingdiensten verbundene Kosten.  

(3) Clearingmitglieder und Kunden, die Clearingdienste erbringen, stellen die in 

Absatz 1 genannten Informationen zur Verfügung, 

a) wenn sie eine Kundenclearing-Beziehung mit einem Kunden eingehen, 

und 

b) mindestens vierteljährlich. 

(4) Die ESMA arbeitet in Absprache mit der EBA ▌Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen die Art der in Absatz 2 genannten 

Informationen präzisiert wird▌. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [▌zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

ergänzen.  
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Artikel 7d 

Informationen über die Clearingtätigkeit in nach Artikel 25 anerkannten CCPs 

(1) Clearingmitglieder und Kunden, die Kontrakte über eine gemäß Artikel 25 

anerkannte CCP clearen, melden diese Clearingtätigkeit wie folgt: 

a) wenn sie in der Union niedergelassen, aber nicht Teil einer Gruppe 

sind, die in der Union einer Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 

unterliegt, melden sie die Clearingtätigkeit den für sie zuständigen 

Behörden; 

b) wenn sie Teil einer Gruppe sind, die in der Union einer 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis unterliegt, meldet das 

Unionsmutterunternehmen dieser Gruppe diese Clearingtätigkeit der 

für es zuständigen Behörde auf konsolidierter Basis. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Meldungen müssen den Umfang der 

Clearingtätigkeit in der anerkannten CCP auf jährlicher Basis und folgende 

Angaben enthalten: 

a) die Art der geclearten Finanzinstrumente bzw. der geclearten 

nichtfinanziellen Instrumente; 
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b) die Durchschnittswerte, die im Laufe eines Jahres gecleart wurden, 

aufgeschlüsselt nach Unionswährung und Kategorie von 

Vermögenswerten; 

c) die Höhe der eingezogenen Einschüsse; 

d) die Beiträge zu einem Ausfallfonds und 

e) die höchste Zahlungsverpflichtung. 

Die zuständige Behörde leitet der ESMA und dem Gemeinsamen 

Überwachungsmechanismus diese Informationen unverzüglich weiter. 

(2) Die ESMA arbeitet zusammen mit der EBA, der EIOPA und dem ESRB und 

nach Anhörung der Mitglieder des ESZB Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen der Inhalt der zu meldenden 

Informationen und der Detaillierungsgrad der gemäß Absatz 1 dieses 

Artikels zu übermittelnden Informationen präzisiert werden, wobei die 

bestehenden Meldekanäle und zudem berücksichtigt wird, welche 

Informationen der ESMA bereits nach dem bestehenden Rahmen für die 

Berichterstattung einschließlich der Meldepflicht nach Artikel 9 zur 

Verfügung stehen. 
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Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen das Format festgelegt wird, in dem die Informationen der in Absatz 1 

genannten zuständigen Behörde zu übermitteln sind, und berücksichtigt 

dabei die bestehenden Meldekanäle. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 429 

Artikel 7e 

Informationen über CCPs in der Union 

(1) Die nach Artikel 14 zugelassenen CCPs melden der ESMA monatlich über 

die von der ESMA gemäß Artikel 17c eingerichtete zentrale Datenbank 

(„zentrale Datenbank“) mindestens die folgenden Informationen: 

a) die Werte und Volumina, die gecleart wurden, aufgeschlüsselt nach 

Währung und Anlageklasse, einschließlich des Werts der von den 

Clearingteilnehmern gehaltenen Positionen; 

b) die Anlagen der CCP;  

c) das Kapital der CCP, einschließlich der beim Wasserfallprinzip im 

Sinne des Artikels 45 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung und im 

Sinne des Artikels 9 Absatz 14 der Verordnung (EU) 2021/23 

verwendeten Eigenkapitalbeträge; 

d) die Einschussforderungen der Clearingmitglieder, die Beiträge zum 

Ausfallfonds und die im Rahmen des Ausfallmanagements oder in den 

in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2021/23 genannten 

Sanierungsplänen vertraglich zugesagten Beträge; 
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e) die Angemessenheit der Einschuss- und Ausfallfondsbeiträge und der 

nach dem Wasserfallprinzip zu verwendenden Ressourcen im Hinblick 

auf die Artikel 41, 42 und 45; 

f) die verfügbaren liquiden Mittel der CCP und die Ergebnisse des 

Liquiditätsstresstests; 

g) die genauen Angaben der Clearingmitglieder, Kunden mit getrennten 

Einzelkonten, Dritte, die wichtige Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

dem Risikomanagement der CCP ausführen, wichtige 

Liquiditätsbeschaffer, die mit der CCP verbunden sind, sowie 

interoperable und verbundene CCPs; 

h) alle Änderungen, die die CCP gemäß Artikel 15a direkt vorgenommen 

hat. 

Die Mitglieder des in Artikel 18 genannten Kollegiums der CCP haben über 

die zentrale Datenbank Zugang zu den gemäß dem vorliegenden Artikel 

bereitgestellten Informationen.  

(2) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der EBA und dem ESZB 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Einzelheiten 

und der Inhalt der gemäß Absatz 1 zu übermittelnden Informationen 

präzisiert werden. 
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Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um 

die Datenstandards und -formate für die gemäß Absatz 1 zu meldenden 

Informationen festzulegen. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 
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8. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 werden nach Unterabsatz 1 folgende Unterabsätze eingefügt:  

„Finanzielle Gegenparteien, nichtfinanzielle Gegenparteien und 

meldepflichtige CCPs richten geeignete Verfahren ein und treffen geeignete 

Vorkehrungen, um die Qualität der von ihnen gemäß diesem Artikel 

gemeldeten Daten sicherzustellen. 

Erfüllt eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die Teil einer Gruppe ist, die in 

Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 festgelegten Bedingungen und nimmt sie 

die in Unterabsatz 5 des vorliegenden Absatzes festgelegte Ausnahme in 

Anspruch, so meldet das Unionsmutterunternehmen dieser nichtfinanziellen 

Gegenpartei der für es zuständigen Behörde wöchentlich die aggregierten 

Nettopositionen nach Derivatekategorie dieser nichtfinanziellen Gegenpartei. 

Bei einer in der Union niedergelassenen Gegenpartei übermittelt die für das 

Mutterunternehmen zuständige Behörde der ESMA und der für diese 

Gegenpartei zuständigen Behörde diese Informationen.“ 
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b) Absatz 1a Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) diese Drittstaatseinrichtung als finanzielle Gegenpartei gelten 

würde, wenn sie in der Union niedergelassen wäre, und“ 

ii) Buchstabe b wird gestrichen. 

c) Absatz 1e erhält folgende Fassung:  

„(1e) Gegenparteien und CCPs, die zur Meldung der Einzelheiten von 

Derivatekontrakten verpflichtet sind, stellen sicher, dass diese 

Einzelheiten richtig und nicht mehrfach gemeldet werden, auch dann, 

wenn die Meldepflicht im Einklang mit Absatz 1f übertragen wurde. 

d) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Bis zum … [12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] erstellt die ESMA in Zusammenarbeit mit der 

EBA und der EIOPA Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010, um die in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Verfahren 

und Vorkehrungen zu präzisieren.“ 
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9. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Alle zwölf Monate darf eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die 

Positionen in OTC-Derivatekontrakten eingeht, ihre nicht 

geclearten Positionen gemäß Absatz 3 berechnen.“ 

ii) In Unterabsatz 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Berechnet eine nichtfinanzielle Gegenpartei ihre nicht geclearten 

Positionen nicht oder liegt das Ergebnis der Berechnung dieser nicht 

geclearten Positionen für eine oder mehrere Kategorien von OTC-

Derivaten über den gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b 

festgelegten Clearingschwellen, so“ 
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b) Die Absätze 2 bis 5 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die nach Artikel 4 clearingpflichtig ist 

oder die gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 clearingpflichtig wird, bleibt 

clearingpflichtig und führt das Clearing weiterhin durch, bis diese 

nichtfinanzielle Gegenpartei gegenüber der jeweils zuständigen Behörde 

nachweist, dass ihre nicht geclearte Position die gemäß Absatz 4 Buchstabe b 

festgelegte Clearingschwelle nicht überschreitet.  

Die nichtfinanzielle Gegenpartei muss gegenüber der jeweils zuständigen 

Behörde nachweisen können, dass die Berechnung der nicht geclearten 

Position keine systematische Unterschätzung dieser Position zur Folge hat.  
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(3) Bei der Berechnung der in Absatz 1 genannten nicht geclearten Positionen 

berücksichtigt die nichtfinanzielle Gegenpartei alle von ihr geschlossenen 

OTC-Derivatekontrakte, die nicht bei einer nach Artikel 14 zugelassenen oder 

nach Artikel 25 anerkannten CCP gecleart wurden und nicht objektiv messbar 

zur Reduzierung der Risiken beitragen, die unmittelbar mit der 

Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement der 

nichtfinanziellen Gegenpartei oder der Gruppe, der diese nichtfinanzielle 

Gegenpartei angehört, verbunden sind. 

(4) Die ESMA arbeitet nach Konsultation des ESRB und anderer einschlägiger 

Behörden Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) die Kriterien, anhand derer festgestellt wird, welche OTC-

Derivatekontrakte objektiv messbar zur Reduzierung der Risiken 

beitragen, die unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit oder dem 

Liquiditäts- und Finanzmanagement gemäß Absatz 3 verbunden sind;  
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b) die Werte für die Clearingschwellen für nicht geclearte Positionen, die 

unter Berücksichtigung der in Absatz 3 dieses Artikels und Artikel 4a 

Absatz 3 dargelegten Berechnungsmethode und der Systemrelevanz der 

Summe der Nettopositionen und -forderungen je Gegenpartei und 

Kategorie von Derivaten ermittelt werden, und 

c) die Mechanismen, die eine Überprüfung der Werte für die 

Clearingschwellen nach signifikanten Preisschwankungen in der 

zugrunde liegenden Kategorie von OTC-Derivaten oder einem 

erheblichen Anstieg der Risiken für die Finanzstabilität auslösen. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum ... [▌zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

ergänzen. 
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(4a) Die ESMA überprüft im Benehmen mit dem ESRB die in Absatz 4 

Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Artikels und in Artikel 4a Absatz 4 

genannten Clearingschwellen, wobei sie insbesondere der Verflechtung 

finanzieller Gegenparteien und der Notwendigkeit, die umsichtige Deckung 

der der Clearingpflicht unterliegenden finanziellen Gegenparteien 

sicherzustellen, Rechnung trägt. Diese Überprüfung wird mindestens alle zwei 

Jahre durchgeführt und früher, falls es notwendig oder im Rahmen des nach 

Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe c festgelegten Verfahrens vorgeschrieben 

ist. Als Ergebnis dieser Überprüfung kann die ESMA Änderungen der durch 

die gemäß Artikel 4 erlassenen technischen Regulierungsstandards festgelegten 

Schwellen nach Unterabsatz 1 Buchstabe b vorschlagen. Bei der Überprüfung 

der Clearingschwellen prüft die ESMA, ob es sich bei den Kategorien von 

OTC-Derivaten, für die eine Clearingschwelle festgelegt wurde, weiterhin um 

die relevanten Kategorien von OTC-Derivaten handelt oder ob neue 

Kategorien eingeführt werden sollten. 

Die regelmäßige Überprüfung wird von einem Bericht der ESMA zu diesem 

Gegenstand begleitet. 
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(4b) Die für die nichtfinanzielle Gegenpartei und die anderen Unternehmen der 

Gruppe jeweils zuständigen Behörden legen Kooperationsverfahren fest, um 

die effektive Berechnung der Positionen sicherzustellen und den Umfang der 

Risikopositionen in OTC-Derivatekontrakten auf Gruppenebene zu bewerten 

und zu beurteilen. 

(5) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Behörde, die dafür zuständig ist, die 

Einhaltung der Pflichten nichtfinanzieller Gegenparteien nach dieser 

Verordnung sicherzustellen. Diese Behörde erstattet der ESMA in 

Zusammenarbeit mit den für die anderen Unternehmen der Gruppe 

zuständigen Behörden mindestens alle zwei Jahre und häufiger, wenn eine 

Krisensituation gemäß Artikel 24 festgestellt wird, Bericht über das Ergebnis 

der Bewertung der Höhe der Risikopositionen in OTC-Derivaten der 

nichtfinanziellen Gegenparteien, für die sie zuständig ist. Die für das 

Unionsmutterunternehmen der Gruppe, der die nichtfinanzielle Gegenpartei 

angehört, zuständige Behörde erstattet der ESMA mindestens alle zwei Jahre 

Bericht über das Ergebnis der Bewertung der Höhe der Risikopositionen in 

OTC-Derivaten der Gruppe.  

Mindestens alle zwei Jahre ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] legt die ESMA dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission einen Bericht über die Tätigkeit in OTC-Derivaten 

nichtfinanzieller Gegenparteien in der Union vor, in dem die Bereiche 

aufgezeigt werden, in denen es bei der Anwendung dieser Verordnung an 

Konvergenz und Kohärenz mangelt und potenzielle Risiken für die 

Finanzstabilität der Union bestehen.“ 
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10. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die den Pflichten nach Unterabsatz 1 zum 

ersten Mal unterliegt, trifft die erforderlichen Vorkehrungen, um diesen 

Pflichten innerhalb von vier Monaten nach der in Artikel 10 Absatz 1 

Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Unterrichtung nachzukommen. Bei 

Kontrakten, die innerhalb der vier Monate nach dieser Unterrichtung 

geschlossen werden, ist die nichtfinanzielle Gegenpartei von diesen Pflichten 

ausgenommen.“ 

b) In Absatz 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
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„Eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die den Pflichten nach Unterabsatz 1 

zum ersten Mal unterliegt, trifft die erforderlichen Vorkehrungen, um diesen 

Pflichten innerhalb von vier Monaten nach der in Artikel 10 Absatz 1 

Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Unterrichtung nachzukommen. Bei 

Kontrakten, die innerhalb der vier Monate nach dieser Unterrichtung 

geschlossen werden, ist die nichtfinanzielle Gegenpartei von diesen Pflichten 

ausgenommen.  

Finanzielle Gegenparteien und in Artikel 10 Absatz 1 genannte 

nichtfinanzielle Gegenparteien beantragen eine Zulassung bei ihren 

zuständigen Behörden, bevor sie ein Modell für die Berechnung von 

Ersteinschusszahlungen in Bezug auf die in Unterabsatz 1 festgelegten 

Risikomanagementverfahren verwenden oder ändern. Bei der Beantragung 

einer Zulassung übermitteln diese Gegenparteien ihren zuständigen 

Behörden über die zentrale Datenbank alle relevanten Informationen über 

diese Risikomanagementverfahren. Diese zuständigen Behörden erteilen 

oder verweigern diese Zulassung innerhalb von sechs Monaten nach 

Eingang des Antrags für ein neues Modell oder innerhalb von drei Monaten 

nach Eingang des Antrags auf Änderung eines bereits zugelassenen Modells. 
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Beruht das in Unterabsatz 3 genannte Modell auf einem Pro-forma-Modell, 

so beantragt die Gegenpartei die Validierung dieses Modells bei der EBA 

und stellt der EBA über die zentrale Datenbank alle in jenem Unterabsatz 

genannten einschlägigen Informationen zur Verfügung. Darüber hinaus 

stellt die Gegenpartei der EBA die Informationen über den ausstehenden 

Nominalbetrag nach Absatz 12a dieses Artikels über die zentrale Datenbank 

zur Verfügung. 

Beruht das in Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannte Modell auf einem Pro-

forma-Modell, so dürfen die zuständigen Behörden die Zulassung nur 

erteilen, wenn das Pro-forma-Modell von der EBA validiert wurde. 

Die EBA kann in Zusammenarbeit mit der ESMA und der EIOPA gemäß 

dem in Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren 

Leitlinien oder Empfehlungen herausgeben, um eine einheitliche Anwendung 

und ein einheitliches Zulassungsverfahren für die in Unterabsatz 1 genannten 

Risikomanagementverfahren zu gewährleisten.“ 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Abweichend von Absatz 3 unterliegen Optionen auf Einzelaktien und 

Aktienindizes, die nicht von einer CCP gecleart werden, keinen 

Risikomanagementverfahren, für die ein rechtzeitiger, genauer und 

ordnungsgemäß abgegrenzter Austausch von Sicherheiten erforderlich 

ist. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 dieses Absatzes überwacht die 

ESMA in Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA 

a) regulatorische Entwicklungen in Drittländern in Bezug auf die 

Behandlung von Optionen auf Einzelaktien und Aktienindizes; 

b) die Auswirkungen der Ausnahme gemäß Unterabsatz 1 auf die 

Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer 

Mitgliedstaaten und 

c) die Entwicklung von Risikopositionen in Optionen auf 

Einzelaktien und Aktienindizes, die nicht durch eine CCP 

gecleart werden.  
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Mindestens alle drei Jahre ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] erstattet die ESMA der Kommission in 

Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA Bericht über die 

Ergebnisse ihrer Überwachung gemäß Unterabsatz 2.  

Innerhalb eines Jahres nach Eingang des in Unterabsatz 3 genannten 

Berichts bewertet die Kommission, ob 

a) internationale Entwicklungen zu mehr Konvergenz in Bezug auf 

die Behandlung von Optionen auf Einzelaktien und Aktienindizes 

geführt haben und  

b) die Ausnahme gemäß Unterabsatz 1 die Finanzstabilität der 

Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten gefährdet.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 

delegierte Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, um 

die in Absatz 4 festgelegte Ausnahme zu ändern. Der 

Anpassungszeitraum beträgt höchstens zwei Jahre.“ 
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d) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(12a) Die EBA richtet eine zentrale Validierungsfunktion für die Elemente 

und allgemeinen Aspekte von Pro-forma-Modellen und deren 

Änderungen ein, die von finanziellen Gegenparteien und in Artikel 10 

genannten nichtfinanziellen Gegenparteien zur Erfüllung der in 

Absatz 3 dieses Artikels festgelegten Anforderungen verwendet werden 

oder verwendet werden sollen. Die EBA holt Rückmeldungen von der 

ESMA, der EIOPA und den für die Beaufsichtigung von 

Gegenparteien, die die zu validierenden Pro-forma-Modelle verwenden, 

zuständigen Behörden ein, auch zur Leistung dieser Pro-forma-

Modelle, und koordiniert deren Stellungnahmen, um einen Konsens 

über die allgemeinen Elemente und Aspekte von Pro-forma-Modellen 

zu erzielen. Die EBA fungiert als Hauptansprechpartner für Gespräche 

mit Marktteilnehmern und Entwicklern dieser Pro-forma-Modelle.  

Die EBA validiert in ihrer Rolle als zentrale Validierungsstelle die 

allgemeinen Elemente und Aspekte dieser Pro-forma-Modelle, 

einschließlich ihrer Kalibrierung, Gestaltung und Abdeckung von 

Instrumenten, Anlageklassen und Risikofaktoren. Die EBA erteilt oder 

verweigert diese Validierung innerhalb von sechs Monaten nach 

Eingang des in Absatz 3 Unterabsatz 4 genannten Antrags auf 

Validierung für ein neues Pro-forma-Modell und innerhalb von drei 

Monaten nach Eingang des Antrags auf Änderung eines bereits 

validierten Modells. Um die Validierungstätigkeit der EBA zu 

erleichtern, übermitteln die Entwickler von Pro-forma-Modellen der 

EBA auf Anfrage alle erforderlichen Informationen und Unterlagen.  
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 Die EBA unterstützt die zuständigen Behörden bei ihren 

Zulassungsverfahren in Bezug auf die allgemeinen Aspekte der 

Umsetzung der Modelle gemäß Absatz 3. Zu diesem Zweck erstellt die 

EBA einen jährlichen Bericht über die relevanten Aspekte ihrer 

Validierungsarbeit, einschließlich der Überprüfung der Kalibrierung 

der Modelle gemäß Unterabsatz 2 und der Analyse der gemeldeten 

Probleme. Wenn die EBA dies für erforderlich hält, gibt sie in 

Zusammenarbeit mit der ESMA und der EIOPA Empfehlungen gemäß 

Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an diese zuständigen 

Behörden ab. Um die EBA bei der Ausarbeitung der Berichte und 

Empfehlungen zu unterstützen, stellen die zuständigen Behörden der 

EBA auf Anfrage die Informationen zur Verfügung, die sie im Rahmen 

ihres anfänglichen und laufenden Verfahrens auf Unternehmensebene 

zur Zulassung der Modelle nach Absatz 3 oder der Änderungen daran 

erhoben haben. 
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Die zuständigen Behörden sind allein für die Validierung der Nutzung 

der Modelle gemäß Absatz 3 oder ihrer Änderungen auf der Ebene der 

beaufsichtigten Unternehmen verantwortlich. 

Die EBA stellt finanziellen Gegenparteien und in Artikel 10 Absatz 1 

genannten nichtfinanziellen Gegenparteien eine jährliche Gebühr je 

Pro-forma-Modell in Rechnung und verwendet dabei die von der EBA 

gemäß Unterabsatz 2 dieses Absatzes validierten Pro-forma-Modelle. 

Die zuständigen Behörden melden der EBA die finanziellen 

Gegenparteien und nichtfinanziellen Gegenparteien, die Modelle 

anwenden, die dem Validierungsverfahren nach Unterabsatz 1 

unterliegen. Die Gebühr steht in einem angemessenen Verhältnis zum 

monatlichen durchschnittlichen ausstehenden Nominalwert nicht 

zentral geclearter OTC-Derivate der betreffenden Gegenparteien in den 

letzten zwölf Monaten unter Verwendung der von der EBA validierten 

Pro-forma-Modelle und wird zur Deckung aller Kosten zugewiesen, die 

der EBA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Unterabsatz 1 

entstehen.  

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „Pro-forma-

Modell“ ein Modell für die Berechnung der Einschusszahlungen, das 

im Rahmen marktgeführter Initiativen erstellt, veröffentlicht und 

überarbeitet wird.  
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in 

denen Folgendes festgelegt wird:  

a) die Methode zur Bestimmung der Höhe der Gebühren und 

b) die Modalitäten für die Zahlung der Gebühren.“ 

e) ▌Absatz 15 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 Buchstabe aa erhält folgende Fassung: 

„aa) die Aufsichtsverfahren zur Gewährleistung der erstmaligen und 

laufenden Validierung der in Absatz 3 genannten 

Risikomanagementverfahren, die von gemäß der Richtlinie 

2013/36/EU zugelassenen Kreditinstituten und gemäß der 

Richtlinie 2014/65/EU zugelassenen Wertpapierfirmen 

angewandt werden, die eine Gruppe mit einem durchschnittlichen 

ausstehenden monatlichen Nominalwert nicht zentral geclearter 

OTC-Derivate von mindestens 750 Mrd. EUR, berechnet gemäß 

den von den ESA gemäß diesem Absatz zu entwickelnden 

technischen Regulierungsstandards, haben oder einer solchen 

Gruppe angehören.“ 
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ii) Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA legt der Kommission in Zusammenarbeit mit der ESMA die 

in Unterabsatz 1 Buchstabe aa genannten Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor.“ 

11. Artikel 12 wird wie folgt geändert:  

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Unbeschadet Absatz 1 und des Rechts der Mitgliedstaaten, 

strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu verhängen, verhängt die 

zuständige Behörde gegen die Einrichtungen, die der Meldepflicht 

nach Artikel 9 unterliegen, im Wege einer Entscheidung 

Verwaltungssanktionen oder Zwangsgelder oder fordert die 

zuständigen Justizbehörden auf, Sanktionen oder Zwangsgelder zu 

verhängen, wenn die gemeldeten Angaben wiederholt systematische 

offensichtliche Fehler enthalten. 
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Das in Unterabsatz 1 genannte Zwangsgeld, das das Unternehmen im Falle 

eines andauernden Verstoßes für jeden Tag, an dem der Verstoß andauert, 

zu zahlen hat, bis die Einhaltung der Verpflichtung wiederhergestellt ist, darf 

1 % des durchschnittlichen Tagesumsatzes im vorangegangenen 

Geschäftsjahr nicht übersteigen. Das Zwangsgeld kann für einen Zeitraum 

von höchstens sechs Monaten ab dem Zeitpunkt verhängt werden, der in der 

Entscheidung der zuständigen Behörde festgelegt ist, mit der die Einstellung 

eines Verstoßes verfügt und das Zwangsgeld verhängt wird.“  
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b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 1a kann dieser Artikel – wenn die 

Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Verwaltungssanktionen 

vorsieht – so angewandt werden, dass die Sanktion von der zuständigen 

Behörde in die Wege geleitet und von einer Justizbehörde verhängt 

wird, wobei sicherzustellen ist, dass diese Rechtsmittel wirksam sind 

und die gleiche Wirkung wie die von zuständigen Behörden verhängten 

Verwaltungssanktionen haben. In jedem Fall müssen die verhängten 

Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die 

betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum … [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] die Rechtsvorschriften 

mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle 

späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften. 

Bis zum ... [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] legt die ESMA der Kommission einen Bericht 

darüber vor, ob die Änderungen von Artikel 9, die mit der Verordnung 

(EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates*+ eingeführt 

wurden, zu einer hinreichend deutlichen Verbesserung bei der 

Wahrnehmung der Aufgaben der ESMA geführt haben und ob sie 

übermäßig negative Auswirkungen auf die Marktteilnehmer hatten. 

Diesem Bericht ist eine Kosten-Nutzen-Analyse beizufügen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer dieser Verordnung sowie in 

der Fußnote die Nummer, das Datum der Annahme und die Amtsblattfundstelle 
dieser Verordnung, einschließlich der ELI-Kennung, einfügen. 
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(5) Die ESMA arbeitet in Zusammenarbeit mit der EBA, der EIOPA und 

dem ESRB Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um zu 

präzisieren, was systematische offensichtliche Fehler im Sinne von 

Absatz 1a darstellt.  

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf 

Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] vor.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung 

durch Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 

____________ 

* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 648/2012, (EU) 

Nr. 575/2013 und (EU) 2017/1131 im Hinblick auf Maßnahmen zur 

Minderung übermäßiger Risikopositionen gegenüber zentralen 

Gegenparteien aus Drittstaaten und zur Steigerung der Effizienz der 

Clearingmärkte der Union.“ 
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12. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Mechanismen zur Vermeidung von doppelten oder sich widersprechenden 

Vorschriften in Bezug auf OTC-Derivatekontrakte, die nicht von einer zentralen 

Gegenpartei gecleart werden 

(1) Die Kommission wird von den europäischen Aufsichtsbehörden bei der 

Überwachung der internationalen Anwendung der in Artikel 11 festgelegten 

Grundsätze unterstützt, insbesondere in Bezug auf etwaige doppelte oder sich 

widersprechende Anforderungen an die Marktteilnehmer, und sie empfiehlt 

mögliche Maßnahmen. 

(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen sie 

erklärt, dass die Rechts-, Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen eines 

Drittstaats 

a) den in Artikel 11 festgelegten Anforderungen gleichwertig sind, 
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b) einen Schutz des Berufsgeheimnisses sicherstellen, der dem gemäß 

Artikel 83 gleichwertig ist, und 

c) wirksam angewandt und auf faire und den Wettbewerb nicht 

verzerrende Weise durchgesetzt werden, damit eine funktionierende 

Aufsicht und Rechtsdurchsetzung in diesem Drittstaat gewährleistet ist. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach Maßgabe des in Artikel 86 

Absatz 2 genannten Prüfverfahrens erlassen. 

(3) Ein in Artikel 2 genannter Durchführungsrechtsakt über die 

Gleichwertigkeit impliziert, dass davon ausgegangen wird, dass 

Gegenparteien, die einen OTC-Derivatekontrakt eingehen, der nicht durch 

eine dieser Verordnung unterliegende CCP gecleart wurde, die in Artikel 11 

vorgesehenen Pflichten erfüllt haben, wenn mindestens eine der 

Gegenparteien den Bedingungen unterliegt, die gemäß dem 

Durchführungsrechtsakt über die Gleichwertigkeit als gleichwertig gelten.“ 
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13. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die in Absatz 1 genannte Zulassung wird der CCP für mit dem Clearing 

verbundene Dienste und Tätigkeiten erteilt; darin ist angegeben, für 

welche Dienste und Tätigkeiten die CCP Clearingdienste erbringen bzw. 

ausüben darf und welche Kategorien von Derivaten, Wertpapieren, 

anderen Finanzinstrumenten oder nichtfinanziellen Instrumenten von 

dieser Zulassung abgedeckt sind.  

Eine Einrichtung, die eine Zulassung als CCP zum Clearing von 

Finanzinstrumenten beantragt, nimmt in ihren Antrag ▌die Kategorien 

von für das Clearing geeigneten nichtfinanziellen Instrumenten auf, die 

eine solche CCP zu clearen beabsichtigt.“ 

b) Die folgenden Absätze ▌werden angefügt: 

„(6) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESZB Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, welche 

Unterlagen einem Antrag auf Zulassung gemäß Absatz 1 beizufügen 

sind, und in denen die Angaben präzisiert werden, die diese Unterlagen 

enthalten müssen, um nachzuweisen, dass die antragstellende CCP alle 

einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung erfüllt.  
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Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … [▌zwölf Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

(7) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen das elektronische Format für den in Absatz 1 genannten, an die 

zentrale Datenbank zu übermittelnden Zulassungsantrag festgelegt 

wird ▌.  

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Umsetzungsstandards bis zum ... [▌zwölf Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

dieses Absatzes genannten technischen Durchführungsstandards gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 
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14. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Beabsichtigt eine CCP, ihre Geschäfte auf weitere Dienste oder 

Tätigkeiten, einschließlich auf nichtfinanzielle Instrumente, die bei 

einer zugelassenen CCP zentral gecleart werden können, auszuweiten, 

die nicht durch die bestehende Zulassung abgedeckt sind, stellt sie bei 

der für sie zuständigen Behörde einen Antrag auf Ausweitung dieser 

Zulassung auf zusätzliche Clearingdienste oder -tätigkeiten in einer 

oder mehreren Kategorien von Derivaten, Wertpapieren, anderen 

Finanzinstrumenten oder nichtfinanziellen Instrumenten, es sei denn, 

eine solche Ausweitung der Tätigkeiten oder Dienste ist gemäß 

Artikel 15a von der Zulassung ausgenommen.  

Die Ausweitung der Zulassung erfolgt je nach Fall entweder nach dem 

Verfahren nach Artikel 17 oder nach dem Verfahren nach Artikel 17a. 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESZB Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, welche 

Unterlagen einem Antrag auf Ausweitung der Zulassung gemäß Absatz 1 

beizufügen sind, und in denen die Angaben präzisiert werden, die diese 

Unterlagen enthalten müssen. Die erforderlichen Unterlagen und 

Informationen müssen für die Art des Verfahrens zur Ausweitung der 

Zulassung nach Absatz 1 relevant und verhältnismäßig sein, um 

nachzuweisen, dass die CCP alle einschlägigen Anforderungen dieser 

Verordnung erfüllt. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … [▌zwölf Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 
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c) Folgender Absatz ▌wird angefügt: 

„(4) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen das elektronische Format für den in Absatz 1 genannten, an die 

zentrale Datenbank zu übermittelnden Antrag auf Ausweitung einer 

Zulassung festgelegt wird ▌.  

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Umsetzungsstandards bis zum ... [▌zwölf Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

dieses Absatzes genannten technischen Durchführungsstandards gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 
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15. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 15a 

Ausnahmeregelung für eine Ausweitung der Tätigkeiten und Dienste 

(1) Ungeachtet Artikel 15 benötigt eine CCP, die beabsichtigt, ihre 

Geschäftstätigkeit auf einen zusätzlichen Dienst oder eine zusätzliche 

Tätigkeit auszuweiten, der bzw. die nicht unter ihre bestehende Zulassung 

fällt, keine Zulassung für eine solche Ausweitung, wenn dieser zusätzliche 

Dienst oder diese zusätzliche Tätigkeit keine wesentlichen Auswirkungen auf 

das Risikoprofil der CCP hätte.  

Die CCP unterrichtet die registrierten Empfänger über die zentrale 

Datenbank, wenn sie beschließt, von der in Unterabsatz 1 vorgesehenen 

Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen, einschließlich des Dienstes oder 

der Tätigkeit, den bzw. die sie zu erbringen beabsichtigt. 

Die von einer CCP gemäß diesem Artikel vorgenommenen Änderungen 

unterliegen der Überprüfung und Bewertung gemäß Artikel 21. 

Die ESMA kann die Erbringung von Clearingdiensten und -tätigkeiten 

überprüfen und dem in Artikel 18 genannten Kollegium und der Kommission 

über die Risiken, die sich aus der Erbringung von Diensten und Tätigkeiten 

von CCPs gemäß diesem Artikel ergeben, sowie über deren Angemessenheit 

Bericht erstatten. 
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(2) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des ESZB 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

spezifiziert wird:  

a) die Art der Ausweitung von Clearingdiensten oder -tätigkeiten, die sich nicht 

wesentlich auf das Risikoprofil einer CCP auswirken würden, und 

b) die Häufigkeit, in der eine CCP die Inanspruchnahme der in Absatz 1 

genannten Ausnahmeregelung meldet, wobei diese nicht mehr als einmal 

alle drei Monate betragen darf.  

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme 

der in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

16. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die antragstellende CCP beantragt ihre Zulassung nach Artikel 14 

Absatz 1 oder eine Ausweitung einer bestehenden Zulassung nach 

Artikel 15 Absatz 1 im elektronischen Format über die ▌zentrale 

Datenbank. Der Antrag wird unverzüglich über diese zentrale 

Datenbank an die für die CCP zuständige Behörde, die ESMA und das in 

Artikel 18 genannte Kollegium weitergeleitet. 

Die antragstellende CCP liefert sämtliche Informationen, um 

nachzuweisen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstzulassung alle 

erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, um den Anforderungen 

dieser Verordnung zu genügen. Beantragt eine CCP eine Ausweitung 

der Zulassung gemäß Artikel 15, so legt sie alle erforderlichen 

Informationen vor, um nachzuweisen, dass sie zum Zeitpunkt der 

Gewährung einer solchen Ausweitung der Zulassung alle zusätzlichen 

Vorkehrungen getroffen hat, um die in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen in Bezug auf eine solche Ausweitung zu erfüllen.  
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Gemäß Artikel 17c wird innerhalb von zwei Arbeitstagen nach 

Einreichung des Antrags gemäß Unterabsatz 1 über die zentrale 

Datenbank eine Empfangsbestätigung übermittelt.  

(2) Die für die CCP zuständige Behörde teilt der antragstellenden CCP 

nach der in Absatz 1 Unterabsatz 3 genannten Empfangsbestätigung 

mit, ob der Antrag die erforderlichen Unterlagen und Informationen 

enthält. 

Die Mitteilung erfolgt innerhalb von 

a) 20 Arbeitstage nach der Empfangsbestätigung, wenn die 

antragstellende CCP eine Zulassung gemäß Artikel 14 Absatz 1 

beantragt hat, oder 

b) 10 Arbeitstagen nach der Empfangsbestätigung, wenn die 

antragstellende CCP eine Ausweitung der bestehenden Zulassung 

gemäß Artikel 15 Absatz 1 beantragt hat. 
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Entscheidet die für die CCP zuständige Behörde innerhalb des in 

Unterabsatz 2 genannten anwendbaren Zeitraums, dass nicht alle 

gemäß Artikel 14 Absätze 6 und 7 oder Artikel 15 Absätze 3 und 4 

erforderlichen Unterlagen oder Informationen vorgelegt wurden, 

fordert sie die antragstellende CCP auf, diese zusätzlichen Unterlagen 

oder Informationen über die zentrale Datenbank zu übermitteln. Der 

Zulassungsantrag oder der Antrag auf Ausweitung der Zulassung wird 

abgelehnt, wenn die für die CCP zuständige Behörde entscheidet, dass 

die antragstellende CCP einer solchen Aufforderung nicht 

nachgekommen ist. Die für die CCP zuständige Behörde unterrichtet 

die CCP über die zentrale Datenbank von ihrer Entscheidung. 

(3) Die für die CCP zuständige Behörde führt innerhalb der in 

Unterabsatz 2 genannten Frist (im Folgenden 

„Risikobewertungszeitraum“) eine Risikobewertung der Einhaltung der 

in dieser Verordnung festgelegten einschlägigen Anforderungen durch 

die CCP durch. 

Die Risikobewertung erfolgt innerhalb von: 

a) 80 Arbeitstagen nach der Bestätigung gemäß Absatz 2 

Unterabsatz 2 Buchstabe a, wenn ein Antrag gemäß Artikel 14 

Absatz 1 gestellt wird, oder  
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b) 40 Arbeitstagen nach der Bestätigung gemäß Absatz 2 

Unterabsatz 2 Buchstabe b, wenn ein Antrag gemäß Artikel 15 

Absatz 1 gestellt wird. 

Bis zum Ende des Risikobewertungszeitraums übermittelt die für die 

CCP zuständige Behörde der ESMA und dem in Artikel 18 genannten 

Kollegium ihren Entwurf einer Entscheidung und eines Berichts über 

die zentrale Datenbank.  

Nach Eingang des in Unterabsatz 3 des vorliegenden Absatzes 

genannten Entwurfs einer Entscheidung und eines Berichts und auf 

der Grundlage der darin enthaltenen Feststellungen gibt das in 

Artikel 18 genannte Kollegium innerhalb von 15 Arbeitstagen eine 

Stellungnahme gemäß Artikel 19 ab, in der es feststellt, ob die 

antragstellende CCP die in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen erfüllt, und übermittelt sie der für die CCP zuständigen 

Behörde und der ESMA in elektronischer Form über die zentrale 

Datenbank.  

Das in Artikel 18 genannte Kollegium kann in seine Stellungnahme 

alle Bedingungen oder Empfehlungen aufnehmen, die es für 

erforderlich hält, um etwaigen Mängeln beim Risikomanagement der 

CCP entgegenzuwirken.  
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Nach Eingang des Entwurfs einer Entscheidung und eines Berichts 

gemäß Unterabsatz 3 gibt die ESMA gemäß Artikel 23a Absatz 1 

Buchstabe e, Artikel 23a Absatz 2 und Artikel 24a Absatz 7 

Unterabsatz 1 Buchstabe bc innerhalb von 15 Arbeitstagen eine 

Stellungnahme ab, in der sie feststellt, ob die antragstellende CCP die 

in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllt, und 

übermittelt sie der für die CCP zuständigen Behörde und dem in 

Artikel 18 genannten Kollegium.  

Die ESMA kann in ihre Stellungnahme alle Bedingungen oder 

Empfehlungen aufnehmen, die sie für erforderlich hält, um etwaigen 

Mängeln beim Risikomanagement der CCP im Zusammenhang mit 

ermittelten grenzüberschreitenden Risiken oder Risiken für die 

Finanzstabilität der Union entgegenzuwirken. 

(3a) Unbeschadet der in Absatz 3 Unterabsatz 6 genannten Stellungnahme 

kann die ESMA nach Eingang des Entwurf einer Entscheidung und 

eines Berichts nach Absatz 3 Unterabsatz 3 der zuständigen Behörde 

innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang des Entwurf einer 

Entscheidung auch eine Stellungnahme gemäß Artikel 23a und 

Artikel 24a Absatz 7 zu diesem Entwurf einer Entscheidung 

übermitteln, wenn dies erforderlich ist, um eine kohärente und 

kohärente Anwendung eines einschlägigen Artikels zu fördern.  
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Weist der Entwurf einer Entscheidung, der der ESMA gemäß Absatz 3 

vorgelegt wurde, mangelnde Konvergenz oder Kohärenz bei der 

Anwendung der vorliegenden Verordnung auf, so gibt die ESMA 

Leitlinien oder Empfehlungen heraus, um die erforderliche 

Einheitlichkeit und Kohärenz bei der Anwendung der vorliegenden 

Verordnung gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

fördern.  

Die angenommenen Stellungnahmen der ESMA und des in Artikel 18 

genannten Kollegiums werden den jeweiligen Empfängern in 

elektronischer Form über die zentrale Datenbank übermittelt. 

(3b) Während des Risikobewertungszeitraums  

a) kann die für die CCP zuständige Behörde über die zentrale 

Datenbank der antragstellenden CCP Fragen stellen und 

ergänzende Informationen von ihr anfordern,  

b) koordiniert die für die CCP zuständige Behörde über die zentrale 

Datenbank Fragen der ESMA oder eines Mitglieds des in 

Artikel 18 genannten Kollegiums und übermittelt sie der 

antragstellenden CCP, und  
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c) übermittelt die für die CCP zuständige Behörde über die zentrale 

Datenbank der ESMA und den Mitgliedern des in Artikel 18 

genannten Kollegiums alle Antworten der antragstellenden CCP. 

Hat die für die CCP zuständige Behörde der ESMA oder einem 

Mitglied des in Artikel 18 genannten Kollegiums die angeforderten 

Informationen nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach 

Übermittlung der Aufforderung übermittelt, so kann die ESMA oder 

ein Mitglied des in Artikel 18 genannten Kollegiums die Aufforderung 

direkt über die zentrale Datenbank an die CCP richten.  

Hat die antragstellende CCP die in Unterabsatz 1 genannten Fragen 

nicht innerhalb der von der um die Informationen ersuchenden 

Behörde gesetzten Frist beantwortet, so kann die für die CCP 

zuständige Behörde nach Konsultation der ersuchenden Behörde 

beschließen, den betreffenden Risikobewertungszeitraum um insgesamt 

höchstens zehn Arbeitstage zu verlängern, wenn eine der Fragen ihrer 

Ansicht oder der Ansicht der ersuchenden Behörde nach für die 

Bewertung von entscheidender Bedeutung ist. Die zuständige Behörde 

unterrichtet die antragstellende CCP über die zentrale Datenbank über 

die vorgenommene Verlängerung. Die zuständige Behörde kann ohne 

Antwort der CCP über den Antrag entscheiden.  
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(3c) Binnen zehn Arbeitstagen nach Erhalt der Stellungnahmen der ESMA 

und des in Artikel 18 genannten Kollegiums und, falls erforderlich, der 

Stellungnahme der ESMA gemäß Absatz 3a Unterabsatz 1 trifft die für 

die CCP zuständige Behörde ihre Entscheidung und übermittelt sie der 

ESMA und dem in Artikel 18 genannten Kollegium über die zentrale 

Datenbank.  

Entspricht die Entscheidung der für die CCP zuständigen Behörde 

nicht der Stellungnahme des in Artikel 18 genannten Kollegiums, 

einschließlich etwaiger darin enthaltener Bedingungen oder 

Empfehlungen, so enthält sie eine ausführliche Begründung für jede 

erhebliche Abweichung von dieser Stellungnahme oder diesen 

Bedingungen oder Empfehlungen.  

Kommt die für die CCP zuständige Behörde der Stellungnahme der 

ESMA oder den darin enthaltenen Bedingungen oder Empfehlungen 

nicht nach oder beabsichtigt sie, ihnen nicht nachzukommen, so 

unterrichtet die ESMA den Rat der Aufseher gemäß Artikel 24a. Die 

Informationen umfassen auch die Begründung der für die CCP 

zuständigen Behörde für die Nichteinhaltung oder die beabsichtigte 

Nichteinhaltung. 
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(4) Die für die CCP zuständige Behörde beschließt nur dann, die in 

Artikel 14 und Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 ▌genannte Zulassung 

nach gebührender Berücksichtigung der in Absatz 3 und 3a genannten 

Stellungnahmen der ESMA und des Kollegiums, einschließlich der darin 

enthaltenen Bedingungen und Empfehlungen, zu erteilen, wenn sie 

uneingeschränkt davon überzeugt ist, dass die antragstellende CCP  

a) die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllt, 

gegebenenfalls auch in Bezug auf die Erbringung von 

Clearingdiensten oder -tätigkeiten für nichtfinanzielle Instrumente, 

und 

b) als System im Sinne der Richtlinie 98/26/EG gemeldet ist. 

Beantragt eine CCP eine Ausweitung der Zulassung gemäß Artikel 15, 

so können sich die ESMA, das in Artikel 18 genannte Kollegium und 

die für die CCP zuständige Behörde auf einen Teil der zuvor gemäß 

diesem Artikel vorgenommenen Bewertung stützen, soweit der Antrag 

auf Ausweitung nicht zu einer Änderung führt oder die vorherige 

Bewertung für diesen Teil in anderer Weise beeinträchtigt. Die CCP 

bestätigt der für die CCP zuständigen Behörde, dass sich der zugrunde 

liegende Sachverhalt dieses Teils der Bewertung nicht geändert hat. 
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Die antragstellende CCP wird nicht zugelassen, wenn 

a) die für die CCP zuständige Behörde beschlossen hat, die 

Zulassung nicht zu erteilen, oder 

b)  alle Mitglieder des in Artikel 18 genannten Kollegiums – mit 

Ausnahme der Behörden des Mitgliedstaats, in dem die 

antragstellende CCP niedergelassen ist – gemäß Artikel 19 

Absatz 1 im gegenseitigen Einvernehmen zu einer gemeinsamen 

Stellungnahme gelangen, der zufolge der antragstellenden CCP 

keine Zulassung erteilt werden sollte.  

In der in Unterabsatz 3 Buchstabe b genannten Stellungnahme wird 

schriftlich ausführlich und detailliert begründet, warum nach 

Auffassung des in Artikel 18 genannten Kollegiums die 

Anforderungen dieser Verordnung oder anderer Bereiche des 

Unionsrechts nicht erfüllt sind.  

Ist keine solche gemeinsame Stellungnahme im gegenseitigen 

Einvernehmen erreicht worden und gibt das in Artikel 18 genannte 

Kollegium mit einer Zweidrittelmehrheit eine ablehnende Stellungnahme 

ab, so kann jede der betroffenen zuständigen Behörden, gestützt auf diese 

Mehrheit, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Annahme der 

ablehnenden Stellungnahme im Einklang mit Artikel 19 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 die ESMA in der Sache anrufen. 
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In der Entscheidung, die ESMA in der Sache anzurufen, ist ausführlich 

schriftlich zu begründen, warum die jeweiligen Mitglieder des in 

Artikel 18 genannten Kollegiums zu der Auffassung gelangt sind, dass 

die Anforderungen dieser Verordnung oder anderer Bereiche des 

Unionsrechts nicht erfüllt sind. In diesem Fall stellt die für die CCP 

zuständige Behörde ihre Entscheidung über die Zulassung zurück, bis die 

ESMA in Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 einen Beschluss über die Zulassung gefasst hat. Die für 

die CCP zuständige Behörde trifft dann im Einklang mit dem Beschluss 

der ESMA ihre Entscheidung. Nach Ablauf der in Unterabsatz 5 

genannten Frist von 30 Kalendertagen kann die ESMA in der Sache nicht 

mehr angerufen werden. 

Gelangen alle Mitglieder des in Artikel 18 genannten Kollegiums – mit 

Ausnahme der Behörden des Mitgliedstaats, in dem die antragstellende 

CCP niedergelassen ist – gemäß Artikel 19 Absatz 1 in gegenseitigem 

Einvernehmen zu einer gemeinsamen Stellungnahme, der zufolge der 

antragstellenden CCP keine Zulassung erteilt werden sollte, kann die für 

die CCP zuständige Behörde im Einklang mit Artikel 19 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 die ESMA in der Sache anrufen. 
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Die zuständige Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem die CCP 

niedergelassen ist, übermittelt die Entscheidung den anderen betroffenen 

zuständigen Behörden. 

Die zuständige Behörde unterrichtet die antragstellende CCP 

unverzüglich, nachdem sie eine Entscheidung über die Erteilung oder 

Verweigerung der Zulassung nach Absatz 3c getroffen hat, über die 

zentrale Datenbank schriftlich über ihre Entscheidung und begründet 

diese ausführlich.“ 

b) Absatz 7 wird gestrichen. 

17. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

„Artikel 17a 

Beschleunigtes Verfahren für die Genehmigung einer Ausweitung der Zulassung  

(1) Ein beschleunigtes Verfahren für die Genehmigung einer Ausweitung der 

Zulassung findet Anwendung, wenn eine CCP beabsichtigt, ihre in Artikel 15 

genannten Clearingdienste oder -tätigkeiten auszuweiten und wenn eine 

solche Ausweitung alle folgenden Bedingungen erfüllt:  

a) sie bewirkt nicht, dass die CCP ihre operative Struktur zu irgendeinem 

Zeitpunkt im Kontraktzyklus erheblich anpassen muss; 
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b) sie beinhaltet keine Clearing-Kontrakte, die nicht auf dieselbe Weise 

wie oder zusammen mit bereits ▌von der CCP geclearten Kontrakten 

liquidiert werden können; 

c) sie bewirkt nicht, dass die CCP wesentliche neue 

Vertragsspezifikationen berücksichtigen muss; 

d) sie führt nicht zur Einführung wesentlicher neuer Risiken oder einer 

erheblichen Erhöhung des Risikoprofils der CCP;  

e) sie umfasst nicht das Angebot eines neuen Abwicklungs- oder 

Liefermechanismus oder -dienstes, bei dem Verbindungen zu einem 

anderen Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem, einem 

Zentralverwahrer oder einem anderen Zahlungssystem, das bzw. der 

von der CCP zuvor nicht genutzt wurde, hergestellt werden. 

(2) Eine CCP, die nach dem in diesem Artikel festgelegten beschleunigten 

Verfahren einen Antrag auf Ausweitung ihrer bestehenden Zulassung auf 

zusätzliche Clearingdienste oder -tätigkeiten stellt, muss nachweisen, dass die 

geplante Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit auf zusätzliche Clearingdienste 

oder -tätigkeiten für die Bewertung im Rahmen eines solchen Verfahrens 

infrage kommt.  
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Die CCP übermittelt ihren Antrag auf Ausweitung im elektronischen Format 

über die zentrale Datenbank und liefert sämtliche notwendigen 

Informationen gemäß Artikel 15 Absätze 3 und 4, um nachzuweisen, dass sie 

zum Zeitpunkt der Zulassung alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen 

hat, um den einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung zu genügen. 

Gemäß Artikel 17c wird innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Einreichung 

dieses Antrags über die zentrale Datenbank eine Empfangsbestätigung 

übermittelt.  

(3) Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang eines Antrags gemäß Absatz 2 

entscheidet die für die CCP zuständige Behörde nach Berücksichtigung der 

Beiträge der ESMA und des in Artikel 18 genannten Kollegiums, 

a) ob der Antrag für eine Prüfung im beschleunigten Verfahren gemäß 

diesem Artikel infrage kommt und 

b) ob  

i) die Ausweitung der Zulassung gewährt werden soll, wenn die 

CCP diese Verordnung einhält, oder  

ii) die Ausweitung der Zulassung verweigert werden soll, wenn die 

CCP diese Verordnung nicht einhält.  
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Beantragt eine CCP eine Ausweitung der Zulassung gemäß Artikel 15, so 

kann sich die für die CCP zuständige Behörde auf einen Teil der zuvor 

gemäß diesem Artikel vorgenommenen Bewertung stützen, soweit der Antrag 

auf Ausweitung nicht zu einer Änderung führt oder die vorherige Bewertung 

für diesen Teil in anderer Weise beeinträchtigt. Die CCP bestätigt der für die 

CCP zuständigen Behörde, dass sich der zugrunde liegende Sachverhalt 

dieses Teils der Bewertung nicht geändert hat.  

 Hat die zuständige Behörde entschieden, dass die Ausweitung der Zulassung 

nicht für eine Bewertung im beschleunigten Verfahren infrage kommt, wird 

der Antrag der CCP abgelehnt.  

Hat die zuständige Behörde entschieden, die Ausweitung der Zulassung 

nicht zu gewähren, so wird die Ausweitung der Zulassung verweigert. 

(4) Die für die CCP zuständige Behörde unterrichtet die antragstellende CCP 

innerhalb der in Absatz 3 genannten Frist schriftlich über die zentrale 

Datenbank über ihre Entscheidung nach jenem Absatz.  
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(5) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESZB Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, um die in Absatz 1 Buchstaben a bis 

e genannten Bedingungen weiter zu präzisieren und das Verfahren für die 

Konsultation der ESMA und des in Artikel 18 genannten Kollegiums gemäß 

Absatz 3 zu der Frage, ob diese Bedingungen erfüllt sind, festzulegen.  

Bei der Präzisierung der Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 legt die ESMA 

die zu verwendende Methode und die Parameter fest, die für die 

Entscheidung, wann eine Bedingung als erfüllt gilt, anzuwenden sind. Die 

ESMA erstellt ferner eine Liste und präzisiert, ob es typische Ausweitungen 

von Diensten und Tätigkeiten gibt, bei denen grundsätzlich davon 

ausgegangen werden könnte, dass sie unter das beschleunigte Verfahren 

nach diesem Artikel fallen. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen.  
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Artikel 17b 

Verfahren für die Annahme von Entscheidungen, Berichten oder anderen 

Maßnahmen  

(1) Die für eine CCP zuständige Behörde übermittelt im elektronischen Format 

über die zentrale Datenbank ein Ersuchen um Stellungnahme  

a) der ESMA gemäß Artikel 23a Absatz 2, wenn die für die CCP 

zuständige Behörde beabsichtigt, eine Entscheidung, einen Bericht 

oder eine andere Maßnahme in Bezug auf die Artikel 7, 8, 20, 21, 29 

bis 33, 35, 36, 37, 41 und 54 anzunehmen;  

b) des in Artikel 18 genannten Kollegiums gemäß Artikel 19, wenn die für 

die CCP zuständige Behörde beabsichtigt, eine Entscheidung, einen 

Bericht oder eine andere Maßnahme in Bezug auf die Artikel 20, 21, 

30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 und 54 anzunehmen.  

Das in Unterabsatz 1 genannte Ersuchen um Stellungnahme wird zusammen 

mit allen einschlägigen Dokumenten umgehend an die für die CCP zuständige 

Behörde und die ESMA („registrierte Empfänger“) und das in Artikel 18 

genannte Kollegium weitergeleitet. 
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(2) Sofern in dem einschlägigen Artikel nichts anderes bestimmt ist, bewertet die 

für die CCP zuständige Behörde binnen 30 Arbeitstagen nach der 

Einreichung des in Absatz 1 genannten Ersuchens (im Folgenden 

„Bewertungszeitraum“) die Einhaltung der jeweiligen Anforderungen durch 

die CCP. Bis zum Ende des Bewertungszeitraums übermittelt die für die CCP 

zuständige Behörde der ESMA und dem in Artikel 18 genannten Kollegium 

ihren Entwurf einer Entscheidung, eines Berichts oder einer anderen 

Maßnahme. 

(3)  Sofern in einem einschlägigen Artikel nichts anderes bestimmt ist, gilt nach 

Eingang sowohl des Ersuchens um Stellungnahme gemäß Absatz 1 als auch 

der Entwürfe von Entscheidungen, Berichten oder anderen Maßnahmen 

gemäß Absatz 2 Folgendes:  

a) Die ESMA gibt in Bezug auf Artikel 20 eine Stellungnahme ab, in der 

sie bewertet, ob die CCP die jeweiligen Anforderungen gemäß 

Artikel 23a Absatz 1 Buchstabe e, Artikel 23a Absatz 2 und Artikel 24a 

Absatz 7 Unterabsatz 1 Buchstabe bc erfüllt. Die ESMA übermittelt 

ihre Stellungnahme an die für die CCP zuständige Behörde und das in 

Artikel 18 Absatz 1 genannte Kollegium. Die ESMA kann in ihre 

Stellungnahme alle Bedingungen oder Empfehlungen aufnehmen, die 

sie für erforderlich hält, um etwaigen Mängeln beim 

Risikomanagement der CCP entgegenzuwirken, insbesondere im 

Zusammenhang mit ermittelten grenzüberschreitenden Risiken oder 

Risiken für die Finanzstabilität der Union. Die ESMA gibt auch in 

Bezug auf die Artikel 21 und 37 eine Stellungnahme gemäß diesen 

Artikeln und gemäß Artikel 23a Absatz 2 und Artikel 24a Absatz 7 

Unterabsatz 1 Buchstabe bc ab, und die ESMA kann in ihre 

Stellungnahme alle Bedingungen oder Empfehlungen aufnehmen, die 

sie für erforderlich hält. 
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b) Die ESMA kann in Bezug auf die Artikel 7, 8, 29 bis 33, 35, 36, 41 und 

54 eine Stellungnahme gemäß Artikel 23a und Artikel 24a Absatz 7 

Unterabsatz 1 Buchstabe bc zu diesem Entwurf einer Entscheidung, 

eines Berichts oder einer anderen Maßnahme abgeben, wenn dies 

erforderlich ist, um eine kohärente und kohärente Anwendung eines 

einschlägigen Artikels zu fördern. 

c) Das in Artikel 18 genannte Kollegium gibt eine Stellungnahme gemäß 

Artikel 19 ab, in der die Einhaltung der entsprechenden 

Anforderungen durch die CCP bewertet wird, und übermittelt sie der 

für die CCP zuständigen Behörde und der ESMA. Die Stellungnahme 

des Kollegiums kann Bedingungen oder Empfehlungen enthalten, die 

es für erforderlich hält, um etwaigen Mängeln beim 

Risikomanagement der CCP entgegenzuwirken. 

Für die Zwecke von Buchstabe b gibt die ESMA, wenn der Entwurf einer 

Entscheidung, eines Berichts oder einer anderen Maßnahme, der der ESMA 

gemäß Absatz 2 vorgelegt wurde, mangelnde Konvergenz oder Kohärenz bei 

der Anwendung der vorliegenden Verordnung aufweist, Leitlinien oder 

Empfehlungen heraus, um die erforderliche Einheitlichkeit und Kohärenz 

bei der Anwendung der vorliegenden Verordnung gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu fördern. Nimmt die ESMA eine 

Stellungnahme gemäß Buchstabe b an, so berücksichtigt die zuständige 

Behörde diese Stellungnahme gebührend und unterrichtet die ESMA über 

die daraufhin getroffenen oder unterlassenen Folgemaßnahmen. 
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Die ESMA und das in Artikel 18 genannte Kollegium nehmen ihre 

Stellungnahmen jeweils innerhalb der von der für die CCP zuständigen 

Behörde gesetzten Frist an, die mindestens 15 Arbeitstage nach Eingang der 

einschlägigen Unterlagen gemäß Absatz 2 beträgt.  

(4) Binnen zehn Arbeitstagen nach Erhalt der Stellungnahme der ESMA und des 

in Artikel 18 genannten Kollegiums und, falls erforderlich, der gemäß 

Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b abgegebenen Stellungnahme der ESMA 

oder innerhalb der in dieser Verordnung anderweitig festgelegten Frist 

nimmt die für die CCP zuständige Behörde nach gebührender 

Berücksichtigung der Stellungnahmen der ESMA und des Kollegiums, 

einschließlich etwaiger darin enthaltener Bedingungen und Empfehlungen, ihre 

Entscheidung, ihren Bericht oder eine andere Maßnahme gemäß einem 

einschlägigen Artikel an und übermittelt sie der ESMA und dem Kollegium. 

Entspricht die Entscheidung, der Bericht oder die andere Maßnahme einer 

Stellungnahme der ESMA oder des in Artikel 18 genannten Kollegiums, 

einschließlich der darin enthaltenen Bedingungen oder Empfehlungen, nicht, so 

muss die Entscheidung, der Bericht oder die andere Maßnahme mit einer 

ausführlichen Begründung und einer Erläuterung etwaiger erheblicher 

Abweichungen von dieser Stellungnahme oder den Bedingungen oder 

Empfehlungen versehen sein. 

www.parlament.gv.at



 

 482 

Für die Zwecke von Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b unterrichtet 

die ESMA, wenn die für die CCP zuständige Behörde der Stellungnahme der 

ESMA oder den darin enthaltenen Bedingungen oder Empfehlungen nicht 

nachkommt oder beabsichtigt, ihnen nicht nachzukommen, den Rat der 

Aufseher gemäß Artikel 24a. Die Informationen umfassen auch die 

Begründung der für die CCP zuständigen Behörde für die Nichteinhaltung 

oder die beabsichtigte Nichteinhaltung. 

Die für die CCP zuständige Behörde nimmt ihre Entscheidungen, Berichte 

oder sonstigen Maßnahmen im Einklang mit den in Absatz 1 genannten 

einschlägigen Artikeln an. 
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Artikel 17c 

Zentrale Datenbank  

(1) Die ESMA richtet eine zentrale Datenbank ein und pflegt sie, die den 

registrierten Empfängern sowie den Mitgliedern des in Artikel 18 genannten 

Kollegiums und den einschlägigen CCP, sofern gemäß einem einschlägigen 

Artikel erforderlich, Zugang zu allen in der Datenbank für diese CCP 

erfassten Dokumenten gibt. Die ESMA stellt sicher, dass die zentrale 

Datenbank die in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben erfüllt.  

Die ESMA gibt die Einrichtung der zentralen Datenbank auf ihrer Website 

bekannt. 

(2) Eine CCP übermittelt die in Artikel 14, Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2, 

Artikel 49 und Artikel 49a genannten Anträge über die zentrale Datenbank. 

Innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Einreichung dieser Anträge wird über 

die zentrale Datenbank eine Empfangsbestätigung übermittelt. 

Eine CCP lädt alle Unterlagen, die sie im Rahmen der in den Artikeln 14 

und 15 genannten Zulassungsverfahren oder der in den Artikeln 49 bzw. 49a 

genannten Validierungsverfahren vorzulegen hat, umgehend in die zentrale 

Datenbank hoch. Die registrierten Empfänger laden umgehend alle 

Dokumente hoch, die sie von der CCP im Zusammenhang mit einem Antrag 

gemäß Unterabsatz 1 erhalten, es sei denn, die CCP hat diese Dokumente 

bereits hochgeladen.  
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Eine CCP hat Zugang zur zentralen Datenbank in Bezug auf die 

Dokumente, die sie an diese zentrale Datenbank übermittelt hat, oder die 

Dokumente, die der CCP von einem der registrierten Empfänger über diese 

zentrale Datenbank übermittelt werden.  

Die zuständige Behörde übermittelt ihr Ersuchen um Stellungnahme gemäß 

Artikel 17b über die zentrale Datenbank.  

(4) Fragen, die einer CCP von der ESMA, der für die CCP zuständigen Behörde 

oder den Mitgliedern des in Artikel 18 genannten Kollegiums während der 

Bewertungszeiträume gemäß den Artikeln 17, 17a, 17b, 49 und 49a vorgelegt 

oder Informationen, die von ihr gemäß diesen Artikeln angefordert werden, 

werden von der CCP über die zentrale Datenbank übermittelt und 

beantwortet. 

(5) Die für die CCP zuständige Behörde unterrichtet die CCP über die zentrale 

Datenbank, wenn eine Entscheidung, ein Bericht oder eine andere 

Maßnahme gemäß den Artikeln 14, 15, 15a, 17a, 17a, 17b, 20, 21, 30, 31, 32, 

33, 35, 37, 41, 49, 49a, 51 und 54 angenommen wurde, sowie über alle 

Entscheidungen, die die für die CCP zuständige Behörde freiwillig über die 

zentrale Datenbank an die CCP weitergibt. 
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(6) Die zentrale Datenbank ist so konzipiert, dass die registrierten Empfänger 

automatisch über Änderungen ihres Inhalts informiert werden, 

einschließlich des Hochladens, Löschen oder Ersetzens von Dokumenten, 

der Einreichung von Fragen und Informationsersuchen. 

(7) Die Mitglieder des CCP-Aufsichtsausschusses haben zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben nach Artikel 24a Absatz 7 Zugang zur zentralen Datenbank. 

Der Vorsitz des CCP-Aufsichtsausschusses kann den Zugang zu einigen der 

Unterlagen für die Mitglieder des in Artikel 24a Absatz 2 Buchstabe c und 

Buchstabe d Ziffer ii genannten CCP-Aufsichtsausschusses beschränken, 

wenn dies aus Vertraulichkeitsgründen gerechtfertigt ist.“ 

18. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Binnen 30 Kalendertagen nach Übermittlung der in Artikel 17 Absatz 2 

Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Mitteilung richtet die für die 

CCP zuständige Behörde ein Kollegium ein, um die Durchführung der in 

den Artikeln 15, 17, 17a, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 und 54 

genannten Aufgaben zu erleichtern. Der Ko-Vorsitz und die Leitung 

dieses Kollegiums werden von der zuständigen Behörde und einem der 

in Artikel 24a Absatz 2 Buchstabe b genannten unabhängigen 

Mitglieder des CCP-Aufsichtsausschusses (im Folgenden „Ko-

Vorsitze“) gemeinsam übernommen. 
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b) Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

Die Ko-Vorsitze legen gemeinsam die Termine und die Tagesordnung der 

Sitzungen des Kollegiums fest.  

Um die Durchführung der den Kollegien gemäß Unterabsatz 1 zugewiesenen 

Aufgaben zu erleichtern, haben die in Absatz 2 genannten Mitglieder des 

Kollegiums das Recht, sich an der Festlegung der Tagesordnung für die 

Sitzungen des Kollegiums zu beteiligen, insbesondere durch das Hinzufügen 

von Punkten zur Tagesordnung einer Sitzung unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der Arbeit des Gemeinsamen Überwachungsmechanismus.“  

c) Absatz 5 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

„In der Vereinbarung können auch Aufgaben festgelegt werden, die der für 

die CCP zuständigen Behörde, der ESMA oder einem anderen Mitglied des 

Kollegiums übertragen werden sollen. Im Falle einer 

Meinungsverschiedenheit zwischen den Ko-Vorsitzen wird die endgültige 

Entscheidung von der zuständigen Behörde getroffen, die der ESMA eine 

Begründung zu ihrer Entscheidung übermittelt.“ 
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19. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ist das in Artikel 18 genannte Kollegium nach dieser Verordnung zur 

Abgabe einer Stellungnahme verpflichtet, so gelangt es zu einer 

gemeinsamen Stellungnahme, in der festgestellt wird, ob die CCP die in 

dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllt. 

Unbeschadet des Artikels 17 Absatz 4 Unterabsatz 3 verabschiedet das in 

Artikel 18 genannte Kollegium, wenn keine gemeinsame Stellungnahme 

gemäß Unterabsatz 1 erreicht wurde, innerhalb dieser Frist eine 

Stellungnahme mit Stimmenmehrheit.“ 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 
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20. ▌Artikel 20 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 20 

Entzug der Zulassung 

(1) Unbeschadet des Artikels 22 Absatz 3 entzieht die für die CCP zuständige 

Behörde vollständig oder teilweise die Zulassung, wenn diese CCP  

a) die Zulassung nicht innerhalb von zwölf Monaten in Anspruch 

genommen hat;  

b) innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum, an dem die Zulassung 

erteilt wurde oder die CCP diesen Clearingdienst oder diese 

Clearingtätigkeit zuletzt angeboten hat, eine Zulassung für einen 

Clearingdienst oder eine Clearingtätigkeit in Bezug auf eine Kategorie 

von Derivaten, Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder 

Nichtfinanzinstrumenten nicht in Anspruch genommen hat;  

c) ausdrücklich auf die Zulassung verzichtet;  

d) in den vorangegangenen zwölf Monaten in einer Kategorie von 

Derivaten, Wertpapieren, anderen Finanzinstrumenten oder 

nichtfinanziellen Instrumenten, die unter eine Zulassung fallen, keine 

Dienste erbracht oder keine Tätigkeit ausgeübt hat;  

e) die Zulassung aufgrund falscher Angaben oder auf andere 

rechtswidrige Weise erhalten hat; 
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f) nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, aufgrund deren die Zulassung 

erteilt wurde, und die geforderten Abhilfemaßnahmen innerhalb der 

gesetzten Frist nicht ergriffen hat oder 

g) in schwerwiegender Weise und systematisch gegen eine der 

Anforderungen dieser Verordnung verstoßen hat. 

(2) Entzieht die für die CCP zuständige Behörde der CCP die Zulassung gemäß 

Absatz 1, so kann sie den Entzug der Zulassung auf einen bestimmten 

Clearingdienst oder eine bestimmte Clearingtätigkeit in einer oder mehreren 

Kategorien von Derivaten, Wertpapieren, anderen Finanzinstrumenten oder 

Nichtfinanzinstrumenten beschränken.  

(3) Bevor die für die CCP zuständige Behörde beschließt, der CCP die Zulassung 

ganz oder teilweise zu entziehen, auch für eine(n) oder mehrere 

Clearingdienste oder Clearingtätigkeiten im Zusammenhang mit einer oder 

mehreren Kategorien von Derivaten, Wertpapieren, anderen 

Finanzinstrumenten oder nichtfinanziellen Instrumenten gemäß Absatz 1, 

ersucht sie die ESMA und das in Artikel 18 genannte Kollegium gemäß 

Artikel 17b um Stellungnahme zur Notwendigkeit eines vollständigen oder 

teilweisen Entzugs der Zulassung der CCP, es sei denn, eine Entscheidung ist 

dringend geboten. 
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(4) Die ESMA und jedes Mitglied des in Artikel 18 genannten Kollegiums kann 

die für die CCP zuständige Behörde jederzeit ersuchen, zu prüfen, ob die CCP 

nach wie vor die Voraussetzungen erfüllt, aufgrund deren die Zulassung erteilt 

wurde.  

(5) Entscheidet die für die CCP zuständige Behörde, der CCP die Zulassung ganz 

oder teilweise zu entziehen, auch für eine(n) oder mehrere Clearingdienste 

oder Clearingtätigkeiten im Zusammenhang mit einer oder mehreren 

Kategorien von Derivaten, Wertpapieren, anderen Finanzinstrumenten oder 

nichtfinanziellen Instrumenten, so wird dieser Beschluss in der gesamten 

Union wirksam, und die für die CCP zuständige Behörde unterrichtet die 

CCP unverzüglich über die zentrale Datenbank.“  

21. In Artikel 21 erhalten die Absätze 1 bis 4 folgende Fassung: 

„(1) Die in Artikel 22 genannten zuständigen Behörden nehmen mit Blick auf eine 

CCP mindestens sämtliche der folgenden Schritte vor:  

a) Überprüfung der Regelungen, Strategien, Prozesse und Mechanismen, 

die von den CCPs eingeführt wurden, um der vorliegenden Verordnung 

nachzukommen; 
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b) Überprüfung der von der CCP erbrachten Dienstleistungen oder 

Tätigkeiten, insbesondere der Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die 

nach der Anwendung eines beschleunigten Verfahrens gemäß 

Artikel 17a oder Artikel 49a erbracht wurden;  

c) Bewertung der Risiken, einschließlich finanzieller und operationeller 

Risiken, denen die CCP ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein könnte; 

d) Überprüfung der von der CCP gemäß Artikel 15a vorgenommenen 

Änderungen. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Überprüfung und Bewertung erstreckt sich auf alle 

Anforderungen, die CCPs gemäß dieser Verordnung zu erfüllen haben. Die 

für die CCP zuständige Behörde kann bei all ihren Aufsichtstätigkeiten 

einschließlich der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten um Unterstützung 

durch die ESMA ersuchen. 
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(3) Die zuständigen Behörden legen nach Prüfung der Beiträge der ESMA und des 

in Artikel 18 genannten Kollegiums die Häufigkeit und die Tiefe der 

Überprüfung und Bewertung nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels fest, 

wobei sie insbesondere der Größe, der Systemrelevanz, der Art, dem Umfang, 

der Komplexität der Tätigkeiten sowie der Verflechtung der betreffenden CCPs 

mit anderen Finanzmarktinfrastrukturen und den von der ESMA im Einklang 

mit Artikel 24a Absatz 7 Unterabsatz 1 Buchstabe ba festgelegten 

Aufsichtsprioritäten Rechnung tragen. Die zuständigen Behörden aktualisieren 

die Überprüfung und Bewertung mindestens einmal jährlich. 

Die für die CCPs zuständige Behörde führt mindestens einmal jährlich 

Prüfungen vor Ort bei den CCPs durch. Die für die CCP zuständige Behörde 

informiert die ESMA einen Monat, bevor eine Prüfung vor Ort stattfinden 

soll, über die geplante Prüfung, es sei denn, der Beschluss, eine Prüfung vor 

Ort durchzuführen, wird in einer Krisensituation gefasst; in diesem Fall 

informiert die für die CCP zuständige Behörde die ESMA unmittelbar nach 

der Beschlussfassung. Die ESMA kann um eine Einladung zu Prüfungen 

vor Ort ersuchen.  
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Weigert sich die für die CCP zuständige Behörde im Anschluss an ein 

Ersuchen der ESMA gemäß Unterabsatz 2, die ESMA zu einer Prüfung vor 

Ort einzuladen, so legt sie eine begründete Erläuterung für diese Weigerung 

vor.  

Unbeschadet der Unterabsätze 2 und 3 übermittelt die für die CCP 

zuständige Behörde der ESMA und den Mitgliedern des in Artikel 18 

genannten Kollegiums alle einschlägigen Informationen, die sie von der 

CCP bezüglich aller von ihr durchzuführenden bzw. durchgeführten 

Prüfungen vor Ort erhält.  

(4) Die für die CCP zuständige Behörde übermittelt der ESMA und dem in 

Artikel 18 genannten Kollegium regelmäßig, mindestens aber einmal jährlich, 

einen Bericht über die Analyse und die Ergebnisse der Überprüfung und 

Bewertung nach Absatz 1, einschließlich Informationen darüber, ob die 

zuständige Behörde Abhilfemaßnahmen verlangt oder Sanktionen verhängt 

hat. ▌  

Der Bericht umfasst ein Kalenderjahr und wird der ESMA und dem in 

Artikel 18 genannten Kollegium bis zum 30. März des folgenden 

Kalenderjahres übermittelt. Dieser Bericht ist Gegenstand einer Stellungnahme 

des in Artikel 18 genannten Kollegiums nach Artikel 19 und einer 

Stellungnahme der ESMA nach Artikel 24a Absatz 7 Unterabsatz 1 

Buchstabe bc, die nach dem Verfahren des Artikels 17b abgegeben werden.  
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Die ESMA kann die Organisation einer Ad-hoc-Sitzung mit der CCP und der 

für diese zuständigen Behörde beantragen. Die ESMA kann in den 

folgenden Fällen eine solche Sitzung beantragen:  

a) wenn eine Krisensituation gemäß Artikel 24 vorliegt;  

b) wenn die ESMA wesentliche Bedenken bezüglich der Einhaltung der 

Anforderungen dieser Verordnung durch die CCP hat;  

c) wenn die ESMA der Auffassung ist, dass die Tätigkeit der CCP 

negative grenzüberschreitende Auswirkungen auf deren 

Clearingmitglieder oder ihre Kunden haben könnte.  

Das in Artikel 18 genannte Kollegium wird davon in Kenntnis gesetzt, dass 

eine Sitzung stattfinden wird, und erhält eine Zusammenfassung der 

wichtigsten Ergebnisse der Sitzung.  

(4a) Die ESMA kann die zuständigen Behörden nach Maßgabe des in Artikel 35 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahrens ersuchen, ihr 

die Informationen zukommen zu lassen, die sie für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben gemäß dem vorliegenden Artikel benötigt.“ 
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2. Artikel 23a erhält folgende Fassung: 

„(1) Die ESMA erfüllt eine Koordinierungsfunktion zwischen den zuständigen 

Behörden und zwischen den Kollegien, damit 

a) eine gemeinsame Aufsichtskultur und kohärente Aufsichtspraktiken 

geschaffen werden; 

b) einheitliche Verfahren und kohärente Vorgehensweisen gewährleistet 

werden; 

c) eine größere Angleichung bei den Ergebnissen der Aufsicht erreicht 

wird, insbesondere im Hinblick auf Aufsichtsbereiche, die eine 

grenzüberschreitende Dimension oder mögliche grenzüberschreitende 

Auswirkungen haben;  

d) die Koordinierung in Krisensituationen nach Artikel 24 gestärkt wird; 

e) in Stellungnahmen für die zuständigen Behörden nach Absatz 2 zur 

Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung durch CCPs Risiken 

bewertet werden, und zwar in Bezug auf festgestellte 

grenzüberschreitende Risiken oder Risiken für die Finanzstabilität der 

Union, und Empfehlungen abgegeben werden, wie eine CCP diese 

Risiken mindern soll. 
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(2) Die zuständigen Behörden legen der ESMA ihre Beschlussentwürfe, Berichte 

oder anderen Maßnahmen zur Stellungnahme vor, bevor sie einen Rechtsakt 

oder eine Maßnahme nach den Artikeln 7, 8 und 14, Artikel 15 Absatz 1 

Unterabsatz 2, Artikel 21, den Artikeln 29 bis 33 und den Artikeln 35, 36, 37, 

41 und 54 bzw., wenn umgehend ein Beschluss gefasst werden muss, 

Artikel 20 annehmen. 

Die zuständigen Behörden können der ESMA Beschlussentwürfe zur 

Stellungnahme auch vorlegen, bevor sie einen anderen Rechtsakt oder eine 

andere Maßnahme im Einklang mit ihren Pflichten gemäß Artikel 22 Absatz 1 

annehmen.“ 

▌ 

23. Der folgende Artikel wird eingefügt:  

Artikel 23b 

Gemeinsamer Überwachungsmechanismus 

(1) Zur Wahrnehmung der in Absatz 2 genannten Aufgaben richtet die ESMA 

einen Gemeinsamen Überwachungsmechanismus ein. 
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Dieser Gemeinsame Überwachungsmechanismus besteht aus: 

a) Vertretern der ESMA, 

b) Vertretern der EBA und der EIOPA, 

c) Vertretern ▌ des ESRB, der EZB und der EZB in ihrer durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen Funktion als 

Aufsichtsbehörde für Kreditinstitute im Rahmen des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus und 

d) Vertretern der Zentralbanken, die andere Währungen als den Euro 

emittieren, auf die die in Artikel 7a Absatz 6 genannten 

Derivatekontrakte lauten.  

Zusätzlich zu den in Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes genannten 

Einrichtungen können auch die die Währungen, auf die die in Artikel 7a 

Absatz 6 genannten Derivatekontrakte lauten, emittierenden Zentralbanken, 

bei denen es sich nicht um die in Unterabsatz 2 Buchstabe d genannten 

Zentralbanken handelt, die zuständigen nationalen Behörden, die die 

Einhaltung der Verpflichtung gemäß Artikel 7a überwachen – höchstens 

eine je Mitgliedstaat –, und die Kommission als Beobachter am 

Gemeinsamen Überwachungsmechanismus teilnehmen.  
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Die ESMA leitet den Gemeinsamen Überwachungsmechanismus und führt den 

Vorsitz bei dessen Sitzungen. Der Vorsitz des Gemeinsamen 

Überwachungsmechanismus kann auf Antrag der anderen Mitglieder des 

Gemeinsamen Überwachungsmechanismus oder auf eigene Initiative des 

Vorsitzes andere Behörden zu den Sitzungen einladen, wenn dies für die zu 

erörternden Themen relevant ist. 

(2) Der Gemeinsame Überwachungsmechanismus 

a) überwacht, ob die in den Artikeln 7a und 7c festgelegten Anforderungen 

in der Union insgesamt eingehalten werden, wozu alles Folgende zählt: 

i) die Gesamtrisikopositionen und der Abbau von Risikopositionen 

gegenüber systemrelevanten Clearingdiensten, deren 

Systemrelevanz nach Artikel 25 Absatz 2c als wesentlich 

festgestellt wurde, 

ii) Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Clearing durch nach 

Artikel 14 zugelassene CCPs und Zugang der Kunden dieser CCPs 

zum Clearing, einschließlich der Gebühren, die diese CCPs für die 

Einrichtung von Konten gemäß Artikel 7a in Rechnung stellen, 

sowie alle etwaigen Gebühren, die Clearingmitglieder ihren 

Kunden für die Einrichtung von Konten und das Clearing gemäß 

Artikel 7a in Rechnung stellen, 

iii) sonstige bedeutende Entwicklungen bei der Clearingpraxis, die sich 

auf den Umfang des Clearings bei den nach Artikel 14 

zugelassenen CCPs auswirken; 
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b) beobachtet die grenzüberschreitenden Auswirkungen der 

Kundenclearing-Beziehungen, einschließlich der Übertragbarkeit und der 

wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Clearingmitgliedern und 

Kunden sowie deren Interaktionen mit anderen 

Finanzmarktinfrastrukturen;  

c) trägt zur Entwicklung unionsweiter Analysen der Belastbarkeit von CCPs 

bei, wobei der Fokus auf den Liquiditätsrisiken, Kreditrisiken und 

operationellen Risiken für CCPs, Clearingmitglieder und Kunden liegt; 

d) ermittelt Konzentrationsrisiken, insbesondere beim Kundenclearing, die 

sich aus der Integration der Finanzmärkte in der Union ergeben, was 

auch Fälle einschließt, in denen mehrere CCPs, Clearingmitglieder oder 

Kunden dieselben Dienstleister nutzen; 

e) überwacht die Wirksamkeit der Maßnahmen, mit denen die Attraktivität 

von CCPs aus der Union erhöht, das Clearing bei CCPs aus der Union 

gefördert und die Überwachung grenzüberschreitender Risiken verbessert 

werden soll. 

Die am Gemeinsamen Überwachungsmechanismus beteiligten Einrichtungen, 

das in Artikel 18 genannte Kollegium und die zuständigen nationalen 

Behörden arbeiten zusammen und stellen einander die für die in Unterabsatz 1 

dieses Absatzes genannten Aufgaben erforderlichen Informationen zur 

Verfügung. 
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Stehen diese Informationen, einschließlich der in Artikel 7a Absatz 9 

genannten Informationen, dem Gemeinsamen Überwachungsmechanismus 

nicht zur Verfügung, stellen die einschlägige für zugelassene CCPs 

zuständige Behörde, die Clearingmitglieder und die Kunden der CCP die 

Informationen zur Verfügung, die die ESMA und die anderen am 

Gemeinsamen Überwachungsmechanismus beteiligten Einrichtungen für die 

Wahrnehmung der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten 

Aufgaben benötigen. 

(3) Verfügt eine einschlägige zuständige Behörde nicht über die angeforderten 

Informationen, so fordert sie zugelassene CCPs, deren Clearingmitglieder 

oder deren Kunden auf, diese Informationen bereitzustellen. Die 

einschlägige zuständige Behörde übermittelt diese Informationen 

unverzüglich der ESMA.  

(4) Vorbehaltlich des Einverständnisses der einschlägigen zuständigen Behörde 

kann die ESMA die Informationen auch direkt bei der jeweiligen 

Einrichtung anfordern. Die ESMA übermittelt alle von dieser Einrichtung 

erhaltenen Informationen unverzüglich an die einschlägige zuständige 

Behörde.  

(5) An CCPs gerichtete Informationsersuchen werden über die zentrale 

Datenbank übermittelt. 

(6) Die ESMA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission in 

Zusammenarbeit mit den anderen am Gemeinsamen 

Überwachungsmechanismus beteiligten Einrichtungen einen jährlichen Bericht 

über die Ergebnisse ihrer nach Absatz 2 durchgeführten Tätigkeiten vor.  
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Der in Unterabsatz 1 genannte Bericht kann Empfehlungen für potenzielle 

Maßnahmen auf Unionsebene zur Bewältigung ermittelter horizontaler 

Risiken umfassen. 

(7) Die ESMA verfährt nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010, 

wenn sie ausgehend von den Informationen, die sie im Rahmen des 

Gemeinsamen Überwachungsmechanismus erhalten hat, und im Anschluss an 

die dort geführten Diskussionen 

a) zu der Auffassung gelangt ist, dass zuständige Behörden nicht für die 

Einhaltung der in Artikel 7a festgelegten Anforderungen durch 

Clearingmitglieder und Kunden sorgen, oder 

b) ein Risiko für die Finanzstabilität der Union feststellt, das auf eine 

mutmaßliche Verletzung oder Nichtanwendung des Unionsrechts 

zurückzuführen ist. 

Bevor die ESMA gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes verfährt, kann sie 

Leitlinien oder Empfehlungen nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 ausgeben. 

(8) Gelangt die ESMA ausgehend von den im Rahmen des Gemeinsamen 

Überwachungsmechanismus empfangenen Informationen und im Anschluss an 

die dort geführten Diskussionen zu der Auffassung, dass die Einhaltung der in 

Artikel 7a festgelegten Anforderungen keinen wirksamen Abbau übermäßiger 

Risikopositionen von Clearingmitgliedern und Kunden aus der Union 

gegenüber Tier-2-CCPs gewährleistet, überprüft sie die in Artikel 7a Absatz 8 

genannten technischen Regulierungsstandards und legt erforderlichenfalls 

einen angemessenen Übergangszeitraum fest, der zwölf Monate nicht 

überschreitet.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 502 

24. Artikel 24 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 24 

Krisensituationen 

(1) Die für die CCP zuständige Behörde oder eine andere einschlägige Behörde 

informiert die ESMA, das in Artikel 18 genannte Kollegium, die einschlägigen 

Mitglieder des ESZB, die Kommission und andere einschlägige Behörden 

unverzüglich über jede eine CCP betreffende Krisensituation, einschließlich ▌ 

a) Situationen oder Vorkommnissen, die sich auf die aufsichtliche oder 

finanzielle Solidität oder auf die Belastbarkeit von gemäß Artikel 14 

zugelassenen CCPs oder auf die aufsichtliche oder finanzielle Solidität 

oder die Belastbarkeit von deren Clearingmitgliedern oder deren Kunden 

auswirken oder auswirken dürften; 

b) wenn eine CCP ihren Sanierungsplan nach Artikel 9 der Verordnung 

(EU) 2021/23 aktivieren will, eine zuständige Behörde eine 

Frühinterventionsmaßnahme nach Artikel 18 der genannten Verordnung 

ergriffen hat oder eine zuständige Behörde nach Artikel 19 der genannten 

Verordnung die Entlassung einzelner oder aller Mitglieder der 

Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans der CCP verlangt hat; 

c) wenn es zu Entwicklungen an den Finanzmärkten oder an anderen 

Märkten, an denen die CCP Clearingdienste anbietet, kommt, die die 

Marktliquidität, die Transmission der Geldpolitik, die reibungslose 

Funktionsweise von Zahlungssystemen oder die Stabilität des 

Finanzsystems in einem der Mitgliedstaaten, in denen die CCP oder eines 

ihrer Clearingmitglieder niedergelassen ist, beeinträchtigen können. 
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(2) In einer Krisensituation werden Informationen unverzüglich bereitgestellt 

und aktualisiert, damit die Mitglieder des in Artikel 18 genannten 

Kollegiums die Auswirkungen dieser Krisensituation insbesondere auf ihre 

Clearingmitglieder und ihre Kunden analysieren können. Die Mitglieder des 

in Artikel 18 genannten Kollegiums können die Informationen vorbehaltlich 

der Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 83 an 

die öffentlichen Stellen weiterleiten, die für die Finanzstabilität ihrer Märkte 

zuständig sind. Die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses 

gemäß Artikel 83 gilt für alle Stellen, die diese Informationen erhalten. 

(3) Im Falle einer Krisensituation in einer oder mehrerer CCPs, die sich 

destabilisierend auf grenzüberschreitende Märkte auswirkt oder vermutlich 

auswirken wird, koordiniert die ESMA die zuständigen Behörden, die nach 

Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/23 benannte 

Abwicklungsbehörde und die Kollegien, um sich in Krisensituationen, die eine 

CCP betreffen, auf eine abgestimmte Vorgehensweise zu verständigen und 

einen wirksamen Informationsaustausch zwischen den zuständigen 

Behörden, den Kollegien und den Abwicklungsbehörden sicherzustellen. 

(4) Um in einer Krisensituation, außer in Fällen, in denen eine 

Abwicklungsbehörde in Bezug auf eine CCP nach Artikel 21 der Verordnung 

(EU) 2021/23 eine Abwicklungsmaßnahme einleitet oder eingeleitet hat, die 

Vorgehensweisen der zuständigen Behörden zu koordinieren, 

a) kann der Vorsitz des CCP-Aufsichtsausschusses Ad-hoc-Sitzungen 

dieses Ausschusses einberufen, 

b) muss der Vorsitz des CCP-Aufsichtsausschusses Ad-hoc-Sitzungen 

dieses Ausschusses einberufen, wenn dies von zwei 

Ausschussmitgliedern beantragt wird. 
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(5) Zu der in Absatz 4 genannten Ad-hoc-Sitzung werden auch folgende Behörden 

eingeladen ▌, wenn dies für die in der Sitzung zu erörternden Themen von 

Belang ist: 

a) die jeweils emittierenden Zentralbanken, 

b) die für die Beaufsichtigung von Clearingmitgliedern jeweils zuständigen 

Behörden, wozu gegebenenfalls auch die EZB in ihrer durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen Funktion als 

Aufsichtsbehörde für Kreditinstitute im Rahmen des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus gehört, 

c) die für die Beaufsichtigung von Handelsplätzen jeweils zuständigen 

Behörden, 

d) die für die Beaufsichtigung von Kunden jeweils zuständigen Behörden, 

sofern bekannt, 

e) die nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/23 benannten 

jeweiligen Abwicklungsbehörden, 

f) jedes Mitglied des in Artikel 18 genannten Kollegiums, das nicht bereits 

gemäß den Buchstaben a bis d dieses Unterabsatzes erfasst ist. 
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(6) Wird eine Ad-hoc-Sitzung des CCP-Aufsichtsausschusses gemäß Absatz 4 

einberufen, unterrichtet der Vorsitz dieses Ausschusses die EBA, die EIOPA, 

den ESRB, den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 eingerichteten 

Einheitlichen Abwicklungsausschuss und die Kommission, wer auf deren 

Antrag hin ebenfalls zu dieser Sitzung eingeladen werden soll.  

Wird eine Sitzung aufgrund einer Krisensituation gemäß Absatz 1 

Buchstabe c abgehalten, lädt der Vorsitz des CCP-Aufsichtsausschusses die 

einschlägigen emittierenden Zentralbanken ein, an dieser Sitzung 

teilzunehmen. 

(7) Die ESMA kann alle einschlägigen zuständigen Behörden auffordern, ihr die 

für die Wahrnehmung ihrer koordinierenden Funktion gemäß diesem 

Artikel erforderlichen Informationen bereitzustellen.  

Wenn eine einschlägige zuständige Behörde über die angeforderten 

Informationen verfügt, leitet sie diese unverzüglich an die ESMA weiter.  

Verfügt eine einschlägige zuständige Behörde nicht über die angeforderten 

Informationen, so fordert sie die gemäß Artikel 14 zugelassenen CCPs, deren 

Clearingmitglieder oder deren Kunden, verbundenen 

Finanzmarktinfrastrukturen bzw. verbundenen Dritten, an die diese CCPs 

betriebliche Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert haben, auf, ihr die 

Informationen bereitzustellen, und setzt die ESMA davon in Kenntnis. 

Sobald die einschlägige zuständige Behörde die angeforderten 

Informationen erhält, leitet sie sie unverzüglich an die ESMA weiter.  
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Anstatt die in Unterabsatz 3 genannten Informationen anzufordern, kann die 

einschlägige zuständige Behörde der ESMA gestatten, die Informationen 

direkt bei der jeweiligen Einrichtung anzufordern. Die ESMA übermittelt 

alle von dieser Einrichtung erhaltenen Informationen unverzüglich an die 

einschlägige zuständige Behörde.  

 Hat die ESMA die gemäß Unterabsatz 1 angeforderten Informationen nicht 

binnen 48 Stunden erhalten, so kann sie die zugelassenen CCPs, deren 

Clearingmitglieder und deren Kunden, angeschlossenen 

Finanzmarktinfrastrukturen und verbundenen Dritten, an die diese CCPs 

operationelle Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert haben, durch 

einfaches Ersuchen auffordern, ihr die Informationen unverzüglich 

bereitzustellen. Die ESMA übermittelt alle von diesen Einrichtungen 

erhaltenen Informationen unverzüglich an die einschlägige zuständige 

Behörde. 

(8) Auf Vorschlag des CCP-Aufsichtsausschusses kann die ESMA gemäß 

Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Empfehlungen ▌an eine oder 

mehrere zuständige Behörden richten und diesen raten, befristete oder 

dauerhafte Aufsichtsbeschlüsse im Einklang mit den Anforderungen von 

Artikel 16 und den Titeln IV und V der vorliegenden Verordnung zu erlassen, 

um erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Finanzstabilität der Union zu 

verhindern oder abzumildern. Die ESMA darf solche Empfehlungen ▌ nur 

dann aussprechen, wenn mehr als eine gemäß Artikel 14 zugelassene CCP 

betroffen ist oder unionsweite Ereignisse die grenzüberschreitenden 

Clearingmärkte destabilisieren.“ 
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25. Artikel 24a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe d Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) wenn der CCP-Aufsichtsausschuss im Zusammenhang mit gemäß 

Artikel 14 zugelassenen CCPs im Kontext der Erörterungen zu Absatz 7 

des vorliegenden Artikels zusammentritt: den emittierenden 

Zentralbanken der Unionswährungen, auf die die Finanzinstrumente 

lauten, die von zugelassenen CCPs, die die Mitgliedschaft im CCP-

Aufsichtsausschuss beantragt haben, gecleart werden, und die nicht 

stimmberechtigt sind.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Vorsitz kann – sofern angezeigt ▌ – Mitglieder der in Artikel 18 

genannten Kollegien, Vertreter der für Kunden jeweils zuständigen 

Behörden, sofern bekannt, sowie Vertreter der maßgeblichen Organe und 

Einrichtungen der Union als Beobachter zu den Sitzungen des CCP-

Aufsichtsausschusses einladen.“ 
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c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

i) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

„In Bezug auf gemäß Artikel 14 zugelassene oder eine Zulassung 

beantragende CCPs bereitet der CCP-Aufsichtsausschuss für den Zweck 

des Artikels 23a ▌Beschlüsse vor und nimmt die der ESMA in 

Artikel 23a und im Folgenden übertragenen Aufgaben wahr: 

ii) Die folgenden Buchstaben ▌werden eingefügt: 

„ba) er erörtert und ermittelt mindestens einmal jährlich die 

Aufsichtsprioritäten für die nach Artikel 14 zugelassenen CCPs, die 

in die Ausarbeitung der strategischen Aufsichtsprioritäten der 

Union durch die ESMA gemäß Artikel 29a der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 einfließen;  

„bb) er trägt in Zusammenarbeit mit der EBA, der EIOPA und der EZB 

(Letztere in ihrer Funktion im Rahmen des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus, die ihr durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2013 übertragen wurde) allen etwaigen 

grenzüberschreitenden Risiken Rechnung, die sich aus den 

Tätigkeiten von CCPs ergeben, einschließlich solcher, die durch die 

Verflechtungen und wechselseitigen Verbindungen zwischen CCPs 

und durch die mit diesen grenzüberschreitenden Verbindungen 

einhergehenden Konzentrationsrisiken bedingt sind; 
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bc) er arbeitet Entwürfe von Stellungnahmen zur Annahme durch den 

Rat der Aufseher gemäß den Artikeln 17 und 17b, Entwürfe von 

Validierungen zur Annahme durch den Rat der Aufseher gemäß 

Artikel 49 und Beschlussentwürfe zur Annahme durch den Rat 

der Aufseher gemäß Artikel 49a aus; 

bd) er stellt Beiträge für die zuständigen Behörden gemäß Artikel 17a 

bereit; 

be) er unterrichtet den Rat der Aufseher, wenn eine zuständige 

Behörde den Stellungnahmen der ESMA oder den darin 

enthaltenen Bedingungen oder Empfehlungen einschließlich der 

Begründung der zuständigen Behörde gemäß Artikel 17 

Absatz 3c und Artikel 17b Absatz 4 nicht nachkommt oder nicht 

beabsichtigt, ihnen nachzukommen; 

iii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Die ESMA erstattet der Kommission jährlich Bericht über die in 

Unterabsatz 1 Buchstabe bb genannten grenzüberschreitenden Risiken, 

die sich aus den Tätigkeiten von CCPs ergeben.“ 
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26. In Artikel 24b erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„(1) Bei aufsichtlichen Bewertungen, die zu den Artikeln 41, 44, 46, 50 und 54 

bezüglich Tier-2-CCPs durchgeführt werden, bzw. bei Beschlüssen gemäß 

diesen Artikeln konsultiert der CCP-Aufsichtsausschuss die in Artikel 25 

Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden Zentralbanken. Jede 

emittierende Zentralbank kann antworten. Wenn sich die emittierende 

Zentralbank zu einer Antwort entschließt, erfolgt diese Antwort binnen zehn 

Arbeitstagen nach Eingang des Beschlussentwurfs. In Krisensituationen 

beträgt diese Frist höchstens 24 Stunden. Schlägt eine emittierende 

Zentralbank Änderungen vor oder lehnt sie Bewertungen zu oder 

Beschlussentwürfe gemäß den Artikeln 41, 44, 46, 50 und 54 ab, so 

begründet sie dies umfassend und ausführlich in schriftlicher Form. Nach 

Ablauf des Konsultationszeitraums prüft der CCP-Aufsichtsausschuss die 

Antwort der emittierenden Zentralbanken und die von diesen 

vorgeschlagenen Änderungen sorgfältig und übermittelt seine Bewertung an 

die emittierende Zentralbank. 

(2) Übernimmt der CCP-Aufsichtsausschuss die von einer emittierenden 

Zentralbank vorgeschlagenen Änderungen nicht in seinem 

Beschlussentwurf, so unterrichtet er diese emittierende Zentralbank 

schriftlich darüber, wobei er ausführlich seine Gründe dafür erläutert, 

warum die von dieser emittierenden Zentralbank vorgeschlagenen 

Änderungen nicht übernommen wurden, und die Abweichungen von diesen 

Änderungen erläutert. Der CCP-Aufsichtsausschuss übermittelt dem Rat der 

Aufseher die eingegangenen Antworten der emittierenden Zentralbanken 

und die von diesen vorgeschlagenen Änderungen sowie seine Erläuterung 

der Gründe, aus denen diese vorgeschlagenen Änderungen nicht 

übernommen wurden, sowie seinen Beschlussentwurf.“ 
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27. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Entscheidung über eine Anerkennung stützt sich bei Tier-1-CCPs auf die 

in Absatz 2 genannten Bedingungen und bei Tier-2-CCPs auf die in Absatz 2 

Buchstaben a bis d und in Absatz 2b genannten Bedingungen. Innerhalb von 

180 Arbeitstagen nach Feststellung der Vollständigkeit eines Antrags gemäß 

Unterabsatz 2 informiert die ESMA die antragstellende CCP schriftlich 

darüber, ob die Anerkennung gewährt oder abgelehnt wurde, und begründet 

ihre Entscheidung umfassend.“ 

b) In Absatz 5 wird nach Unterabsatz 2 folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Erfolgt die Überprüfung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden 

Absatzes, muss die CCP keinen neuen Antrag auf Anerkennung stellen, 

sondern der ESMA alle für die Überprüfung ihrer Anerkennung notwendigen 

Informationen vorlegen. Überprüft die ESMA gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe b dieses Absatzes die Anerkennung einer in einem Drittstaat 

niedergelassenen CCP, so behandelt sie diese Überprüfung nicht als Antrag 

auf Anerkennung der jeweiligen anerkannten CCP.“ 
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c) In Absatz 6 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Angesichts der Risiken für die Finanzstabilität der Union, die die erwartete 

Anbindung von in der Union niedergelassenen Clearingmitgliedern und 

Handelsplätzen an in einem Drittstaat niedergelassene CCPs als Teilnehmer 

mit sich bringen kann, darf die Kommission, wenn es im Interesse der Union 

ist, den in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt unabhängig davon 

erlassen, ob Buchstabe c des genannten Unterabsatzes erfüllt ist.“ 

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Die ESMA schließt wirksame Kooperationsvereinbarungen mit den 

jeweils zuständigen Behörden der Drittstaaten, deren Rechts- und 

Aufsichtsrahmen gemäß Absatz 6 als der vorliegenden Verordnung 

gleichwertig anerkannt wurden. 

(7a) Hat die ESMA eine CCP noch nicht endgültig eingestuft oder hat die 

ESMA bestimmt, dass alle oder einige CCPs in einem relevanten 

Drittstaat Tier-1-CCPs sind, tragen die in Absatz 7 genannten 

Kooperationsvereinbarungen dem mit der Erbringung von 

Clearingdiensten durch diese CCPs verbundenen Risiko Rechnung und 

legen Folgendes fest: 
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a) einen Mechanismus für den jährlichen Informationsaustausch 

zwischen der ESMA, den in Absatz 3 Buchstabe f genannten 

emittierenden Zentralbanken und den zuständigen Behörden der 

betreffenden Drittstaaten, damit die ESMA 

i) sicherstellen kann, dass die CCP die in Absatz 2 genannten 

Voraussetzungen für die Anerkennung erfüllt, 

ii) alle etwaigen wesentlichen Auswirkungen auf die 

Marktliquidität oder auf die Finanzstabilität der Union oder 

auf einen oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten ermitteln kann 

und 

iii) die Clearingtätigkeiten von Clearingmitgliedern, die in der 

Union niedergelassen oder Teil einer in der Union auf 

konsolidierter Basis beaufsichtigten Gruppe sind, bei einer 

oder mehreren der in einem solchen Drittstaat 

niedergelassenen CCPs beaufsichtigen kann; 
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b) in Ausnahmefällen einen Mechanismus für den vierteljährlichen 

Informationsaustausch, bei dem detaillierte Angaben zu den in 

Absatz 2a genannten Aspekten und insbesondere Angaben zu 

wesentlichen Änderungen bei Risikomodellen und -parametern, zur 

Ausweitung der Tätigkeiten und Dienstleistungen einer CCP und 

zu Änderungen in der Kundenkontenstruktur ausgetauscht werden 

müssen, damit ermittelt werden kann, ob eine CCP für die 

Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer 

Mitgliedstaaten potenziell Systemrelevanz erlangen dürfte oder 

könnte, sowie einen Mechanismus für den Austausch von 

Informationen über Marktentwicklungen, die sich auf die 

Finanzstabilität der Union auswirken könnten; 

c) einen Mechanismus zur umgehenden Benachrichtigung der ESMA, 

wenn die zuständige Behörde eines Drittstaats der Ansicht ist, dass 

eine von ihr beaufsichtigte CCP gegen die 

Zulassungsvoraussetzungen oder gegen eine andere für sie geltende 

Rechtsvorschrift verstößt; 

d) einen Mechanismus zur sofortigen Benachrichtigung der ESMA 

durch die zuständige Behörde eines Drittstaats, wenn eine in 

einem Drittstaat niedergelassene und von dieser zuständigen 

Behörde beaufsichtigte CCP beabsichtigt, ihre Clearingdienste 

oder -tätigkeiten auszuweiten oder einzuschränken; 
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e) die für die wirksame Überwachung der regulatorischen und 

aufsichtlichen Entwicklungen in einem Drittstaat erforderlichen 

Verfahren; 

f) die Verfahren, mit denen die Behörden von Drittstaaten die ESMA, 

das in Artikel 25c genannte Kollegium für Drittstaaten-CCPs und 

die in Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden Zentralbanken 

unverzüglich über etwaige, eine anerkannte CCP betreffende 

Krisensituationen in Kenntnis setzen, wozu auch Entwicklungen an 

den Finanzmärkten zählen, die sich nachteilig auf die 

Marktliquidität und die Stabilität des Finanzsystems in der Union 

oder einem ihrer Mitgliedstaaten auswirken können, sowie die 

Verfahren und Notfallpläne für solche Situationen; 

g) die Verfahren, mit denen die Behörden von Drittstaaten die 

wirksame Durchsetzung der von der ESMA gemäß den 

Artikeln 25f, 25j, 25k Absatz 1 Buchstabe b, 25l, 25m und 25p 

gefassten Beschlüsse sicherstellen; 

h) die Zustimmung der Behörden des Drittstaats zur Weitergabe der 

Informationen, die sie der ESMA im Rahmen der 

Kooperationsvereinbarungen mit den in Absatz 3 genannten 

Behörden sowie den Mitgliedern des Kollegiums für Drittstaaten-

CCPs bereitgestellt haben, unter dem Vorbehalt der in Artikel 83 

genannten Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. 
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(7b) Hat die ESMA festgestellt, dass es sich bei mindestens einer CCP in 

einem betreffenden Drittstaat um eine Tier-2-CCP handelt, wird in den in 

Absatz 7 genannten Kooperationsvereinbarungen in Bezug auf diese 

Tier-2-CCPs mindestens Folgendes festgelegt: 

a) die in Absatz 7a Buchstaben a, c, e, g und h genannten Elemente, 

wenn mit dem betreffenden Drittstaat noch keine 

Kooperationsvereinbarungen gemäß dem genannten Absatz 

geschlossen wurden; 

b) ein Mechanismus für den – falls angezeigt – mindestens 

monatlichen Informationsaustausch zwischen der ESMA, den in 

Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden Zentralbanken und 

den zuständigen Behörden der betreffenden Drittstaaten, wozu auch 

der Zugang zu sämtlichen Informationen zählt, die die ESMA 

angefordert hat, um die Einhaltung der in Absatz 2b genannten 

Anforderungen durch die CCP sicherzustellen;  

c) die Verfahren zur Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten, 

einschließlich des Einverständnisses der Drittstaatsbehörden, 

Untersuchungen und Vor-Ort-Prüfungen gemäß den Artikeln 25g 

bzw. 25h zu gestatten; 
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d) die Verfahren, mit denen die Behörden von Drittstaaten die 

wirksame Durchsetzung der von der ESMA gemäß den 

Artikeln 25b, 25f bis 25m, 25p und 25q gefassten Beschlüsse 

sicherstellen; 

e) die Verfahren, mit denen die Behörden von Drittstaaten ▌ 

i) die ESMA bei der Ausarbeitung und Bewertung von 

Sanierungsplänen und bei der Ausarbeitung von 

Abwicklungsplänen in Bezug auf für die Union oder einen 

oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten relevante Aspekte 

konsultieren; 

ii) die ESMA unverzüglich über die Erstellung von Sanierungs- 

und Abwicklungsplänen sowie über alle nachfolgenden 

wesentlichen Änderungen dieser Pläne in Bezug auf Aspekte, 

die für die Union oder einen oder mehrere ihrer 

Mitgliedstaaten relevant sind, in Kenntnis setzen;  

ii) die ESMA unverzüglich unterrichten, falls eine Tier-2-CCP 

ihren Sanierungsplan aktivieren will, oder wenn die 

Drittstaatsbehörden festgestellt haben, dass es Hinweise auf 

eine sich abzeichnende Krise gibt, die die Tätigkeiten dieser 

Tier-2-CCP, insbesondere ihre Fähigkeit zur Erbringung von 

Clearingdiensten, beeinträchtigen könnte, oder wenn die 

Drittstaatsbehörden beabsichtigen, in naher Zukunft eine 

Abwicklungsmaßnahme zu ergreifen.  
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(7c) Ist die ESMA der Auffassung, dass eine zuständige Drittstaatsbehörde 

eine Bestimmung einer gemäß den Absätzen 7, 7a und 7b geschlossenen 

Kooperationsvereinbarung nicht anwendet, setzt sie die Kommission 

hierüber umgehend und vertraulich in Kenntnis. Die Kommission kann in 

einem solchen Fall beschließen, den gemäß Absatz 6 erlassenen 

Durchführungsrechtsakt zu überprüfen.“ 

28. Artikel 25a Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Ein in Absatz 1 genannter Antrag enthält eine faktengestützte Feststellung 

der Vergleichbarkeit sowie die Begründung, weshalb die Erfüllung der in 

dem Drittstaat anwendbaren Anforderungen der Erfüllung der in Artikel 16 

sowie in den Titeln IV und V festgelegten Anforderungen genügt. Die Tier-2-

CCP übermittelt ihren in Absatz 1 genannten begründeten Antrag in 

elektronischem Format über die zentrale Datenbank.  

Die ESMA bestätigt die Erfüllung des Vergleichbarkeitsprinzips ganz oder 

teilweise, wenn sie auf der Grundlage des in Absatz 1 genannten 

begründeten Antrags entscheidet, dass die Tier-2-CCP hinsichtlich ihrer 

Erfüllung der in dem Drittstaat geltenden einschlägigen Anforderungen als 

mit den Anforderungen des Artikels 16 und der Titel IV und V konform gilt 

und damit die Voraussetzung für die Anerkennung gemäß Artikel 25 

Absatz 2b Buchstabe a erfüllt.  
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Die ESMA entzieht die Bestätigung der Erfüllung des 

Vergleichbarkeitsprinzips in vollem Umfang oder in Bezug auf eine 

bestimmte Anforderung, wenn die Tier-2-CCP die Bedingungen für die 

Erfüllung des Vergleichbarkeitsprinzips nicht mehr erfüllt und die 

CCP die von der ESMA geforderten Abhilfemaßnahmen nicht 

innerhalb des festgelegten Zeitrahmens getroffen hat. Bei der 

Festlegung des Datums, an dem der Beschluss über den Entzug der 

Bestätigung der Erfüllung des Vergleichbarkeitsprinzips in Kraft tritt, 

bemüht sich die ESMA, einen angemessenen Übergangszeitraum von 

höchstens sechs Monaten vorzusehen.  

Bestätigt die ESMA die Erfüllung des Vergleichbarkeitsprinzips, so ist 

sie weiterhin für die Wahrnehmung ihrer Pflichten und Aufgaben im 

Rahmen dieser Verordnung, insbesondere gemäß den Artikeln 25 und 

25b, verantwortlich und übt weiterhin ihre Befugnisse gemäß den 

Artikeln 25c bis 25d, 25f bis 25m und 25p bis 25q aus. 

Unbeschadet der Möglichkeiten der ESMA, ihre Aufgaben gemäß 

dieser Verordnung wahrzunehmen, trifft die ESMA in den Fällen, in 

denen sie die Erfüllung des Vergleichbarkeitsprinzips bestätigt, 

Verwaltungsvereinbarungen mit der Drittstaatsbehörde, um einen 

angemessenen Informationsaustausch und eine angemessene 

Zusammenarbeit sicherzustellen, damit die ESMA laufend überwachen 

kann, ob die Anforderungen mit Blick auf die Erfüllung des 

Vergleichbarkeitsprinzips erfüllt sind.“ 
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29. Artikel 25b Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die ESMA verlangt von jeder Tier-2-CCP Folgendes: 

a) mindestens einmal jährlich eine Bestätigung, dass die in Artikel 25 Absatz 2b 

Buchstaben a, c und d genannten Anforderungen weiterhin erfüllt sind, 

b) regelmäßige Informationen und Daten, die sicherstellen, dass die ESMA die 

Einhaltung der in Artikel 25 Absatz 2b Buchstabe a genannten Anforderungen 

durch die CCPs überwachen kann.“ 

30. Artikel 25f Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die ESMA kann durch einfaches Ersuchen oder durch Beschluss von 

anerkannten CCPs und mit diesen verbundenen Dritten, an die die CCPs 

betriebliche Aufgaben oder Tätigkeiten ausgelagert haben, die Vorlage 

sämtlicher Informationen verlangen, die die ESMA benötigt, um die 

Erbringung von Clearingdiensten und -tätigkeiten durch diese CCPs in der 

Union zu beaufsichtigen und um ihre Aufgaben im Rahmen dieser 

Verordnung wahrzunehmen.  

Bei den in Unterabsatz 1 genannten und durch einfaches Ersuchen 

verlangten Informationen handelt es sich um regelmäßig oder um einmalig 

vorzulegende Informationen.“ 
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31. Artikel 25o erhält folgende Fassung: 

„Artikel 25o 

Änderungen der Anhänge III und IV 

Um Änderungen des Artikels 16 und der Titel IV und V Rechnung zu tragen, wird 

der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um sicherzustellen, dass bei den Verstößen gemäß Anhang III die 

Bedingungen gemäß Artikel 16 und gemäß den Titeln IV und V erfüllt sind. 

Um den Entwicklungen auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 in Bezug auf Maßnahmen 

zur Änderung des Anhangs IV delegierte Rechtsakte zu erlassen.“ 

32. Artikel 25p wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) die betreffende CCP auf schwerwiegende Weise und systematisch gegen 

eine der geltenden Vorschriften dieser Verordnung verstoßen hat oder 

eine der in Artikel 25 festgelegten Bedingungen für die Anerkennung 

nicht mehr erfüllt und die von der ESMA verlangten Abhilfemaßnahmen 

nicht innerhalb einer angemessenen Frist von bis zu einem Jahr ergriffen 

hat;“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Vor Entzug der Anerkennung gemäß Absatz 1 Buchstabe c 

berücksichtigt die ESMA die Möglichkeit, Maßnahmen gemäß 

Artikel 25q Absatz 1 Buchstaben a, b und c anzuwenden. 

Stellt die ESMA fest, dass innerhalb der gemäß Absatz 1 Buchstabe c 

festgelegten Frist keine Abhilfemaßnahmen getroffen wurden oder 

dass die ergriffenen Maßnahmen nicht geeignet sind, entzieht sie nach 

Konsultation der in Artikel 25 Absatz 3 genannten Behörden den 

Anerkennungsbeschluss.“ 

33. Artikel 26 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„(1) Unbeschadet der Interoperabilitätsvereinbarungen gemäß Titel V oder 

der Durchführung ihrer Anlagestrategie gemäß Artikel 47 darf eine 

CCP weder ein Clearingmitglied noch ein Kunde sein oder werden noch 

mit einem Clearingmitglied indirekte Clearingvereinbarungen mit dem 

Ziel treffen, bei einer CCP Clearingtätigkeiten durchzuführen.“ 
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b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Eine CCP wird regelmäßig stattfindenden unabhängigen Prüfungen 

unterworfen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden dem 

Leitungsorgan der CCP mitgeteilt und der ESMA und der für die CCP 

zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt.“ 

34. In Artikel 27 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(2a) Bei der Zusammensetzung des Leitungsorgans der CCP ist dem Grundsatz 

eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses gebührend Rechnung zu 

tragen.“ 

35. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Eine CCP richtet einen Risikoausschuss ein, dem Vertreter ihrer 

Clearingmitglieder, unabhängige Mitglieder des Leitungsorgans sowie 

Vertreter ihrer Kunden angehören. Der Risikoausschuss kann zu 

seinen Sitzungen Beschäftigte der CCP sowie unabhängige externe 

Sachverständige einladen, die jedoch nicht stimmberechtigt sind. Die 

ESMA und die zuständigen Behörden können beantragen, ohne 

Stimmrecht an den Sitzungen des Risikoausschusses teilzunehmen und 

in gebührendem Umfang über die Tätigkeiten und Beschlüsse des 

Risikoausschusses unterrichtet zu werden. Die Empfehlungen des 

Risikoausschusses unterliegen keiner direkten Einflussnahme durch 

die Geschäftsleitung der CCP. Keine der Gruppen von Vertretern darf 

über eine Mehrheit im Risikoausschuss verfügen.“ 
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b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Unbeschadet des Rechts der ESMA und der zuständigen Behörden, in 

gebührender Form unterrichtet zu werden, unterliegen die Mitglieder 

des Risikoausschusses der Geheimhaltungspflicht. Stellt der Vorsitz des 

Risikoausschusses fest, dass sich ein Mitglied in Bezug auf eine 

spezifische Angelegenheit tatsächlich oder potenziell in einem 

Interessenkonflikt befindet, wird das Mitglied von der Abstimmung 

über die betreffende Angelegenheit ausgeschlossen. 

(5) Eine CCP unterrichtet die ESMA, die zuständige Behörde und den 

Risikoausschuss umgehend über jeden Beschluss des Leitungsorgans, 

nicht den Empfehlungen des Risikoausschusses zu folgen, und 

erläutert diesen Beschluss. Der Risikoausschuss bzw. jedes Mitglied des 

Risikoausschusses kann die zuständige Behörde über alle Belange 

unterrichten, in denen seiner Auffassung nach den Empfehlungen des 

Risikoausschusses nicht gefolgt wurde.“ 

36. Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 30 

Aktionäre und Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen 

(1) Die zuständige Behörde erteilt einer CCP die Zulassung erst dann, wenn sie 

über die Identität der natürlichen oder juristischen Personen, die als direkte 

oder indirekte Aktionäre oder Gesellschafter eine qualifizierte Beteiligung an 

der CCP halten, und über die Höhe dieser Beteiligung unterrichtet worden 

ist.  
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(2) Die zuständige Behörde erteilt einer CCP die Zulassung nicht, wenn sie der 

Auffassung ist, dass die Aktionäre oder Gesellschafter, die qualifizierte 

Beteiligungen an der CCP halten, den zur Gewährleistung eines soliden und 

umsichtigen Managements einer CCP zu stellenden Ansprüchen nicht 

genügen. Sofern ein in Artikel 18 genanntes Kollegium eingerichtet wurde, 

gibt dieses Kollegium gemäß Artikel 19 und nach dem Verfahren in 

Artikel 17b eine Stellungnahme dazu ab, ob die Aktionäre oder 

Gesellschafter, die qualifizierte Beteiligungen an der CCP halten, den zu 

stellenden Ansprüchen genügen. 

(3) Besteht zwischen der CCP und anderen natürlichen oder juristischen 

Personen eine enge Verbindung, so erteilt die zuständige Behörde die 

Zulassung nur, wenn diese Verbindung die wirksame Ausübung der 

Aufsichtsfunktionen nicht behindert. 

(4) Im Falle einer Einflussnahme der in Absatz 1 genannten Personen, die sich 

voraussichtlich zum Nachteil eines soliden und umsichtigen Managements 

der CCP auswirken wird, ergreift die zuständige Behörde geeignete 

Maßnahmen, um diesen Zustand zu beenden; dazu kann der Entzug der 

Zulassung der CCP gehören. Das in Artikel 18 genannte Kollegium gibt 

gemäß Artikel 19 und nach dem Verfahren in Artikel 17b eine 

Stellungnahme dazu ab, ob sich der Einfluss voraussichtlich zum Nachteil 

eines soliden und umsichtigen Managements der CCP auswirken wird, und 

zu den zur Beendigung dieses Zustands vorgesehenen Maßnahmen.  

www.parlament.gv.at



 

 526 

(5) Die zuständige Behörde lässt die CCP nicht zu, wenn die Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften eines Drittstaats, denen eine oder mehrere 

natürliche oder juristische Personen unterliegen, zu der bzw. denen die CCP 

eine enge Verbindung hat, oder Schwierigkeiten bei der Durchsetzung 

solcher Vorschriften die wirksame Ausübung der Aufsichtsfunktionen 

behindern.“ 

37. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 3 und 4 folgende Fassung:  

„Die zuständige Behörde bestätigt dem interessierten Erwerber oder 

Veräußerer umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von zwei Arbeitstagen 

nach Erhalt der in diesem Absatz genannten Meldung sowie der in Absatz 3 

genannten Informationen, schriftlich deren Eingang und leitet die 

Informationen an die ESMA und an das in Artikel 18 genannte Kollegium 

weiter. 

Innerhalb von 60 Arbeitstagen ab dem Datum der schriftlichen Bestätigung des 

Eingangs der Meldung und aller Unterlagen, die der Meldung nach Maßgabe 

der in Artikel 32 Absatz 4 genannten Liste beizufügen sind, und sofern dieser 

Zeitraum nicht gemäß diesem Artikel verlängert wurde (im Folgenden 

„Beurteilungszeitraum“), nimmt die zuständige Behörde die in Artikel 32 

Absatz 1 vorgesehene Beurteilung (im Folgenden „Beurteilung“) vor. Während 

des Beurteilungszeitraums und gemäß dem Verfahren nach Artikel 17b gibt das 

in Artikel 18 genannte Kollegium eine Stellungnahme nach Artikel 19 und die 

ESMA eine Stellungnahme nach Artikel 24a Absatz 7 Unterabsatz 1 

Buchstabe bc ab.“ 
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b) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Während des Beurteilungszeitraums fordert die zuständige Behörde 

erforderlichenfalls auf eigene Initiative, oder wenn sie von der ESMA oder 

dem in Artikel 18 genannten Kollegium dazu aufgefordert wird, 

unverzüglich, spätestens jedoch am 50. Arbeitstag des Beurteilungszeitraums, 

diese weiteren Informationen an, die für die abschließende Beurteilung 

erforderlich sind. Diese Anforderung ergeht schriftlich unter Angabe der 

zusätzlich benötigten Informationen.“ 

38. Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Die Beurteilung der in Artikel 31 Absatz 2 vorgesehenen Meldung und der in 

Artikel 31 Absatz 3 genannten Informationen durch die zuständige Behörde wird 

dem in Artikel 18 genannten Kollegium zur Stellungnahme gemäß Artikel 19 und 

der ESMA zur Stellungnahme gemäß Artikel 24a Absatz 7 Unterabsatz 1 

Buchstabe bc vorgelegt; die Stellungnahmen werden nach dem Verfahren des 

Artikels 17b abgegeben.“ 

www.parlament.gv.at



 

 528 

39. Artikel 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Eine CCP darf wichtige, mit dem Risikomanagement zusammenhängende 

Tätigkeiten nur auslagern, wenn die zuständige Behörde die Auslagerung 

genehmigt hat. Dieser Beschluss der zuständigen Behörde ist Gegenstand einer 

Stellungnahme des in Artikel 18 genannten Kollegiums nach Artikel 19 und 

einer Stellungnahme der ESMA nach Artikel 24a Absatz 7 Unterabsatz 1 

Buchstabe bc, die nach dem Verfahren des Artikels 17b abgegeben werden.  

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die CCP stellt der zuständigen Behörde, der ESMA und dem in 

Artikel 18 genannten Kollegium auf Verlangen alle Informationen zur 

Verfügung, die diese benötigen, um zu beurteilen, ob bei der 

Durchführung der ausgelagerten Tätigkeiten diese Verordnung 

eingehalten wird.“ 
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40. Artikel 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) „Nach Beratung durch den Risikoausschuss gemäß Artikel 28 Absatz 3 

legt eine CCP – gegebenenfalls für jede dem Clearing unterliegende 

Produktkategorie – fest, welche Kategorien von Clearingmitgliedern 

zugelassen und welche Zulassungskriterien angewandt werden. Die 

Kriterien müssen im Interesse eines fairen und offenen Zugangs zur CCP 

diskriminierungsfrei, transparent und objektiv sein und müssen 

gewährleisten, dass Clearingmitglieder über ausreichende finanzielle 

Mittel und operationelle Kapazitäten verfügen, um den aus der 

Anbindung an eine CCP als Teilnehmer erwachsenden Verpflichtungen 

nachkommen zu können. Kriterien, die den Zugang beschränken, sind 

nur insoweit zulässig, als sie auf eine Kontrolle der Risiken für die CCP 

abzielen. Unbeschadet der Interoperabilitätsvereinbarungen gemäß 

Titel V oder der Durchführung der Anlagestrategie der CCP gemäß 

Artikel 47 stellen die Kriterien sicher, dass CCPs oder Clearinghäuser 

nicht direkt oder indirekt Clearingmitglieder der CCP sein können.“ 
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(1a) Nichtfinanzielle Gegenparteien werden von einer CCP nur dann als 

Clearingmitglieder akzeptiert, wenn diese nichtfinanziellen 

Gegenparteien nachweisen können, wie sie die Einschussanforderungen 

und die Beiträge zum Ausfallfonds auch unter angespannten 

Marktbedingungen erfüllen wollen. 

Wenn eine CCP nichtfinanzielle Gegenparteien als Clearingmitglieder 

akzeptiert, überprüft die für diese CCP zuständige Behörde die von der 

CCP geschlossenen Vereinbarungen regelmäßig, um zu überwachen, 

dass die Voraussetzung gemäß Unterabsatz 1 erfüllt ist. Die für die 

CCP zuständige Behörde erstattet dem in Artikel 18 genannten 

Kollegium jährlich über die von diesen nichtfinanziellen 

Gegenparteien geclearten Produkte, die Gesamtrisikopositionen und 

etwaige ermittelte Risiken Bericht. 

Eine nichtfinanzielle Gegenpartei darf in ihrer Rolle als Clearingmitglied 

einer CCP nur für nichtfinanzielle Gegenparteien Clearingdienste für 

Kunden anbieten, die derselben Gruppe wie die nichtfinanzielle 

Gegenpartei angehören, und darf bei der CCP ▌Konten nur für 

Vermögenswerte und Positionen ▌, die sie für eigene Rechnung hält, 

oder das Konto dieser nichtfinanziellen Gegenparteien führen. 

Die ESMA kann im Anschluss an eine Ad-hoc-Peer-Review eine 

Stellungnahme oder eine Empfehlung zur Angemessenheit 

entsprechender Vereinbarungen abgeben.“ 
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b) Folgender Absatz ▌wird angefügt: 

„(7) Die ESMA arbeitet nach Konsultation der EBA und dem ESZB einen 

Entwurf technischer Regulierungsstandards aus, in denen präzisiert wird, 

welche Elemente zu berücksichtigen sind, wenn eine CCP 

a) ihre in Absatz 1 genannten Zulassungskriterien festlegt; 

b) die Fähigkeit nichtfinanzieller Gegenparteien, die als 

Clearingmitglieder fungieren, bewertet, die in Absatz 1a 

genannten Einschussforderungen und Beiträge zum Ausfallfonds 

zu erfüllen bzw. zu leisten. 

Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs technischer 

Regulierungsstandards berücksichtigt die ESMA Folgendes: 

a) die Modalitäten und Besonderheiten, mit denen nichtfinanzielle 

Gegenparteien Zugang zu Clearingdiensten erlangen können 

oder bereits haben, auch als direkte Clearingmitglieder in 

gesponserten Modellen; 

b) das Erfordernis, nichtfinanziellen Gegenparteien einen 

aufsichtsrechtlich soliden direkten Zugang zu Clearingdiensten 

und -tätigkeiten von CCP zu erleichtern; 
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c) das Erfordernis, für Verhältnismäßigkeit zu sorgen; 

d) das Erfordernis, für ein wirksames Risikomanagement zu sorgen. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … [▌zwölf Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 

41. Artikel 38 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 38 

Transparenz 

(1) Eine CCP und ihre Clearingmitglieder machen die im Zusammenhang mit 

den erbrachten Dienstleistungen zu zahlenden Preise und Entgelte 

öffentlich. Sie legen die Preise und Entgelte für jede separat erbrachte 

Dienstleistung und Aufgabe offen, einschließlich der Abschläge und Rabatte 

sowie der Bedingungen für die Gewährung derartiger Nachlässe. Eine CCP 

ermöglicht ihren Clearingmitgliedern und gegebenenfalls deren Kunden 

einen separaten Zugang zu den erbrachten spezifischen Dienstleistungen. 
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Eine CCP rechnet die Aufwendungen für die erbrachten Dienstleistungen 

und daraus resultierenden Einkünfte getrennt ab und legt diese 

Informationen der ESMA und der zuständigen Behörde gegenüber offen. 

(2) Eine CCP legt den Clearingmitgliedern und Kunden gegenüber offen, 

welche Risiken mit den erbrachten Dienstleistungen verbunden sind. 

(3) Eine CCP legt die Preisinformationen, die bei der Berechnung ihrer 

Risikopositionen gegenüber ihren Clearingmitgliedern am Tagesende 

zugrunde gelegt werden, gegenüber der ESMA, ihren Clearingmitgliedern 

und der für sie zuständigen Behörde offen. 

Eine CCP macht bei jeder durch die CCP geclearten Kategorie von 

Instrumenten das Volumen der geclearten Transaktionen auf aggregierter 

Basis öffentlich. 

(4) Eine CCP macht die betrieblichen und technischen Vorschriften in 

Zusammenhang mit den Nachrichtenprotokollen öffentlich bekannt, die sich 

auf die Inhalts- und Nachrichtenformate erstrecken, die sie für die 

Kommunikation mit Dritten verwendet, einschließlich der operativen und 

technischen Anforderungen, die gemäß Artikel 7 vorgesehen sind. 
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(5) Eine CCP macht Verstöße von Clearingmitgliedern gegen die in Artikel 37 

Absatz 1 genannten Kriterien und die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Anforderungen öffentlich bekannt, es sei denn, die zuständige Behörde 

gelangt zu dem Schluss, dass eine solche Veröffentlichung eine Bedrohung 

für die Stabilität der Finanzmärkte oder das Vertrauen in die Märkte 

schaffen würde oder die Finanzmärkte erheblich gefährden oder zu einem 

unverhältnismäßigen Schaden bei den Beteiligten führen würde. 

(6) Eine CCP stellt ihren Clearingmitgliedern ein Simulationsinstrument zur 

Verfügung, das es ihnen ermöglicht, den Betrag auf Portfolioebene zu 

ermitteln, den die CCP beim Clearing eines neuen Geschäfts zusätzlich als 

Einschusszahlung verlangen kann, einschließlich einer Simulation der 

Einschussanforderungen, denen sie unter verschiedenen Szenarien 

unterliegen könnten. Dieses Instrument ist nur über einen gesicherten 

Zugang verfügbar, und die Ergebnisse der Simulation sind unverbindlich. 

(7) Eine CCP stellt ihren Clearingmitgliedern Informationen über die von ihr 

verwendeten Pro-forma-Modelle für die Berechnung von 

Einschusszahlungen, einschließlich Methoden für die Berechnung etwaiger 

Aufschläge, in klarer und transparenter Weise zur Verfügung. Diese 

Informationen 

a) erläutern klar und deutlich, wie das Modell für die Berechnung der 

Einschusszahlungen konzipiert ist und wie es funktioniert, auch in 

einem Stressszenario; 
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b) beschreiben klar und deutlich die wichtigsten Annahmen und 

Einschränkungen des Modells für die Berechnung der 

Einschusszahlungen sowie die Umstände, unter denen diese 

Annahmen nicht mehr gültig sind; 

c) werden dokumentiert. 

(8) Clearingmitglieder, die Clearingdienste erbringen, und Kunden, die 

Clearingdienste erbringen, stellen ihren Kunden mindestens Folgendes zur 

Verfügung:  

a) Informationen darüber, wie die Einschussmodelle der CCP 

funktionieren; 

b) Informationen über die Situationen und Bedingungen, die zu 

Nachschussforderungen führen könnten; 

c) Informationen über die Verfahren zur Ermittlung des von den Kunden 

zu zahlenden Betrags; und  

d) eine Simulation der Einschussanforderungen, denen Kunden sich in 

verschiedenen Szenarien gegenüber sehen könnten.  

Für die Zwecke von Buchstabe d umfasst die Simulation der 

Einschussanforderungen die von der CCP verlangten Einschüsse sowie alle 

etwaigen zusätzlichen Einschüsse, die von den Clearingmitgliedern und 

Kunden, die Clearingdienste erbringen, verlangt werden. Die Ergebnisse einer 

derartigen Simulation sind nicht verbindlich. 
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Auf Ersuchen eines Clearingmitglieds stellt eine CCP diesem 

Clearingmitglied unverzüglich die Informationen zur Verfügung, die es 

diesem Clearingmitglied ermöglichen, Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

nachzukommen, es sei denn, diese Informationen werden bereits gemäß den 

Absätzen 1 bis 7 zur Verfügung gestellt. Erbringt das Clearingmitglied oder 

ein Kunde Clearingdienste, so leiten sie diese Informationen gegebenenfalls 

an ihre jeweiligen Kunden weiter. 

(9) Die Clearingmitglieder der CCP und die Kunden, die Clearingdienste 

erbringen, unterrichten ihre derzeitigen und potenziellen Kunden klar und 

deutlich über die potenziellen Verluste oder sonstigen Kosten, die diese infolge 

der Anwendung von Ausfallmanagementverfahren sowie Verlust- und 

Positionszuweisungsvereinbarungen gemäß den Betriebsvorschriften der CCP 

zu tragen haben könnten, einschließlich der Art der Entschädigung, die sie 

unter Berücksichtigung von Artikel 48 Absatz 7 erhalten könnten. Den Kunden 

sind hinreichend detaillierte Informationen bereitzustellen, um zu 

gewährleisten, dass ihnen die schlimmstenfalls möglichen Verluste und andere 

Kosten, die sie im Falle von Sanierungsmaßnahmen seitens der CCP 

womöglich zu tragen haben, bewusst sind. 
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(10) Die ESMA arbeitet in Absprache mit der EBA und dem ESZB Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes weiter präzisiert 

wird:  

a) die Anforderungen, die das Simulationsinstrument erfüllen muss, und 

die Art des gemäß Absatz 6 bereitzustellenden Ergebnisses;  

b) die Informationen, die CCP den Clearingmitgliedern über die 

Transparenz der Einschussmodelle gemäß Absatz 7 zur Verfügung zu 

stellen haben;  

c) die von Clearingmitgliedern und Kunden, die Clearingdienste für ihre 

Kunden erbringen, gemäß den Absätzen 7 und 8 bereitzustellenden 

Informationen; und 

d) die Anforderungen der den Kunden bereitzustellenden Simulation der 

Einschüsse und die Art des gemäß Absatz 8 bereitzustellenden 

Ergebnisses. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 538 

42. In Artikel 40 wird folgender Absatz angefügt: 

„Unbeschadet des Artikels 1 Absätze 4 und 5 und mit dem Ziel, das zentrale 

Clearing durch öffentliche Stellen zu erleichtern, gibt die ESMA bis zum… 

[18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Leitlinien heraus, in denen 

die Methode festgelegt wird, die von den gemäß Artikel 14 der vorliegenden 

Verordnung zugelassenen CCP anzuwenden ist, um die Risikopositionen und die 

etwaigen Beiträge zu den Finanzmitteln der CCP durch die an diesen CCP 

beteiligten öffentlichen Stellen zu berechnen, wobei das Mandat der öffentlichen 

Stellen gebührend zu berücksichtigen ist.“ 

43. In Artikel 41 erhalten die Absätze 1, 2 und 3 folgende Fassung: 

„(1) Eine CCP schreibt Einschusszahlungen (margins) vor, fordert sie an und zieht 

sie ein, um ihre von ihren Clearingmitgliedern und gegebenenfalls von anderen 

CCPs, mit denen Interoperabilitätsvereinbarungen bestehen, ausgehenden 

Kreditrisiken zu begrenzen. Die entsprechenden Einschusszahlungen müssen 

ausreichen, um potenzielle Risiken zu decken, die nach Auffassung der CCP 

bis zur Liquidierung der relevanten Positionen eintreten werden. Die 

Einschusszahlungen müssen auch ausreichend sein, um Verluste aus 

mindestens 99 % der Forderungsveränderungen über einen angemessenen 

Zeithorizont zu decken, und sie müssen gewährleisten, dass eine CCP ihre 

Risikopositionen gegenüber allen ihren Clearingmitgliedern und 

gegebenenfalls gegenüber anderen CCPs, mit denen 

Interoperabilitätsvereinbarungen bestehen, in vollem Umfang mindestens auf 

Tagesbasis besichert. Eine CCP überwacht kontinuierlich die Höhe der von ihr 

zu fordernden Einschusszahlungen und passt sie den aktuellen 

Marktbedingungen an; sie trägt dabei den potenziell prozyklischen Wirkungen 

solcher Anpassungen Rechnung. 
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(2) Bei der Festlegung der von ihr eingeforderten Einschusszahlungen gibt eine 

CCP Modelle und Parameter vor, die die Risikomerkmale der geclearten 

Produkte berücksichtigen und dem Intervall der Einforderung der 

Einschusszahlungen, der Marktliquidität und der Möglichkeit von 

Veränderungen während der Laufzeit der Transaktion Rechnung tragen. Die 

Modelle und Parameter werden von der zuständigen Behörde validiert und 

sind Gegenstand einer Stellungnahme des in Artikel 18 genannten Kollegiums 

gemäß Artikel 19 und einer Stellungnahme der ESMA gemäß Artikel 24a 

Absatz 7 Unterabsatz 1 Buchstabe bc, die nach dem Verfahren gemäß 

Artikel 17b abgegeben werden. 

(3) Eine CCP fordert Einschusszahlungen untertägig ein, und zwar mindestens 

dann, wenn zuvor festgelegte Schwellenwerte überschritten werden. Dabei 

berücksichtigt die CCP so weit wie möglich die potenziellen Auswirkungen 

ihrer untertägigen Einschussforderungen und Zahlungen auf die Liquidität ihrer 

Teilnehmer und die Resilienz der CCP. Eine CCP verzichtet soweit wie 

möglich auf untertägige Nachschusszahlungen, nachdem sie alle derartigen 

fälligen Zahlungen entgegengenommen hat.“ 

44. Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Eine CCP ermittelt täglich ihren potenziellen Liquiditätsbedarf. Sie berücksichtigt 

dabei das Liquiditätsrisiko im Fall eines Ausfalls von mindestens den beiden 

Parteien, gegenüber denen sie die höchste Risikoposition hält und bei denen es sich 

um Clearingmitgliedern oder Liquiditätsgeber handelt, ausgenommen 

Zentralbanken.“ 
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45. Artikel 46 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Zur Deckung ihrer anfänglichen und laufenden Risikopositionen 

gegenüber ihren Clearingmitgliedern akzeptiert eine CCP nur 

hochliquide Sicherheiten mit minimalem Kredit- und Marktrisiko.  

Eine CCP kann öffentliche Garantien oder Garantien von öffentlichen 

Banken oder ▌ Garantien von Geschäftsbanken akzeptieren, sofern diese 

innerhalb der in Artikel 41 genannten Liquidierungsfrist auf Abruf 

uneingeschränkt zur Verfügung stehen.  

Eine CCP legt in ihren Betriebsvorschriften den annehmbaren 

Mindestgrad an Besicherung für die von ihr akzeptierten Garantien 

fest und kann festlegen, dass sie vollständig unbesicherte 

Bankgarantien akzeptieren kann. Eine CCP darf öffentliche 

Garantien, Garantien von öffentlichen Banken oder Garantien von 

Geschäftsbanken lediglich zur Deckung ihrer anfänglichen und 

laufenden Risikopositionen gegenüber ihren Clearingmitgliedern, bei 

denen es sich um nichtfinanzielle Gegenparteien handelt, oder 

gegenüber Kunden von Clearingmitgliedern akzeptieren, sofern es sich 

bei diesen Kunden um nichtfinanzielle Gegenparteien handelt.  

Werden einer CCP Garantien von öffentlichen Banken oder Garantien 

von Geschäftsbanken zur Verfügung gestellt, 
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a) berücksichtigt die CCP diese bei der Berechnung ihrer 

Risikoposition gegenüber der Bank, die diese Garantien ausstellt 

und die ebenfalls ein Clearingmitglied ist; 

b) unterwirft die CCP unbesicherte Bankgarantien 

Konzentrationsgrenzen; 

c) nimmt die CCP auf Vermögenswerte, öffentliche Garantien, 

Garantien von öffentlichen Banken und Garantien von 

Geschäftsbanken angemessene Abschläge vor, die dem 

Wertminderungspotenzial in dem Zeitraum zwischen ihrer letzten 

Neubewertung und dem Zeitpunkt, bis zu dem vernünftigerweise 

von ihrer Liquidation bzw. Inanspruchnahme auszugehen ist, 

entsprechen; 

d) trägt die CCP dabei dem Liquiditätsrisiko nach Ausfall eines 

Marktteilnehmers sowie dem Konzentrationsrisiko bei bestimmten 

Vermögenswerten ▌ durch Forderung ausreichender Sicherheiten 

und Vornahme entsprechender Abschläge für die CCP Rechnung; 

e) berücksichtigt die CCP bei der Überprüfung der Höhe der Abschläge, 

die sie auf die von ihr als Sicherheit akzeptierten Vermögenswerte und 

Garantien anwendet, die Notwendigkeit, alle etwaigen prozyklischen 

Auswirkungen solcher Überprüfungen zu minimieren.“ 
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b) Absatz 3 ▌ erhält folgende Fassung: 

„(3) Die ESMA arbeitet zusammen mit der EBA und nach Konsultation des 

ESRB und der Mitglieder des ESZB Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) die Arten der Sicherheiten, die als hochliquide angesehen werden 

können, wie etwa Barmittel, Gold, Staatsanleihen sowie 

Unternehmensanleihen von sehr guter Bonität und gedeckte 

Schuldverschreibungen, 

b) die in Absatz 1 genannten Abschläge unter Berücksichtigung der 

angestrebten Begrenzung ihrer prozyklischen Auswirkungen und 

c) die Bedingungen, zu denen öffentliche Garantien, Garantien von 

öffentlichen Banken und Garantien von Geschäftsbanken als 

Sicherheiten gemäß Absatz 1 akzeptiert werden können, 

einschließlich angemessener Konzentrationslimits, 

Anforderungen an die Kreditqualität und strenger 

Anforderungen an das Korrelationsrisiko für Garantien von 

öffentlichen Banken und Garantien von Geschäftsbanken. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung 

durch Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 

46. Artikel 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Werden Vermögenswerte und Positionen in den Aufzeichnungen und 

Abrechnungskonten einer CCP im Einklang mit Artikel 39 Absatz 2 als für 

Rechnung der Kunden eines ausfallenden Clearingmitglieds gehalten 

ausgewiesen, verpflichtet sich die CCP zumindest vertraglich dazu, die 

Verfahren zur Übertragung der Vermögenswerte und Positionen, die das 

ausfallende Clearingmitglied für Rechnung all seiner Kunden hält, auf ein 

anderes, von all diesen Kunden benanntes Clearingmitglied einzuleiten, und 

überträgt diese Vermögenswerte und Positionen ohne Zustimmung des 

ausfallenden Clearingmitglieds, sofern nicht alle Kunden vor Abschluss der 

Übertragung Einwände dagegen erheben. Dieses andere Clearingmitglied 

muss der Übertragung solcher Vermögenswerte und Positionen nur 

zustimmen, sofern es sich zuvor gegenüber den entsprechenden Kunden 

hierzu vertraglich verpflichtet hat. Findet die Übertragung auf das andere 

Clearingmitglied, gleich aus welchen Gründen, nicht innerhalb eines in den 

Betriebsvorschriften der CCP vorab festgelegten Übertragungszeitraums 

statt, kann die CCP alle nach ihren Vorschriften zulässigen Vorkehrungen 

treffen, um ihre Risiken in Bezug auf die betreffenden Positionen aktiv zu 

verwalten, wozu auch die Liquidierung der Vermögenswerte und Positionen 

zählt, die das ausfallende Clearingmitglied für Rechnung seiner Kunden 

hält.“ 
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b) Folgender Absatz wird angefügt:  

„(8) Fällt ein Clearingmitglied aus und führt dieser Ausfall gemäß den 

Absätzen 5 und 6 zur vollständigen oder teilweisen Übertragung der 

von Kunden gehaltenen Vermögenswerte und Positionen von dem 

ausfallenden Clearingmitglied auf ein anderes Clearingmitglied, so 

kann sich dieses andere Clearingmitglied für einen Zeitraum von drei 

Monaten ab dem Zeitpunkt der Übertragung auf die vom ausfallenden 

Clearingmitglied gemäß Kapitel II Abschnitt 4 der Richtlinie (EU) 

2015/849 erfüllte Sorgfaltspflicht stützen, um die Anforderungen der 

genannten Richtlinie zu erfüllen.  

Unterliegt das Clearingmitglied, auf das die Übertragung von 

Vermögenswerten und Positionen erfolgt ist, der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, so muss es die Eigenmittelanforderungen für 

Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber Kunden gemäß 

der genannten Verordnung innerhalb einer mit seiner zuständigen 

Behörde vereinbarten Frist erfüllen, die drei Monate ab dem Datum 

der Übertragung der Vermögenswerte und Positionen nicht 

überschreiten darf.“ 
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47. Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 1e erhalten folgende Fassung: 

„(1) Eine CCP überprüft regelmäßig die Modelle und Parameter, die bei der 

Berechnung ihrer Einschussanforderungen, der Beiträge zum 

Ausfallfonds und der Anforderungen an die Sicherheiten zugrunde gelegt 

werden, sowie andere Risikokontrollmechanismen. Sie unterwirft die 

Modelle häufigen, strikten Stresstests, um ihre Belastbarkeit unter 

extremen, aber plausiblen Marktbedingungen zu bewerten, und sie führt 

Backtests durch, um die Zuverlässigkeit der angewandten Methodik zu 

beurteilen. Die CCP lässt eine unabhängige Validierung vornehmen, 

unterrichtet die für sie zuständige Behörde und die ESMA über die 

Ergebnisse der durchgeführten Tests und holt von ihnen vor jeder 

wesentlichen Änderung der Modelle und Parameter eine Validierung 

gemäß den Absätzen 1a bis 1e ein.  

Beabsichtigt eine CCP, eine Änderung eines Modells oder Parameters 

gemäß Unterabsatz 1 vorzunehmen, so ergreift sie eine der folgenden 

Maßnahmen: 

a) Ist die CCP der Auffassung, dass die beabsichtigte Änderung 

gemäß Absatz 1i wesentlich ist, so beantragt sie die Validierung 

der Änderung nach dem in diesem Artikel festgelegten 

Verfahren. 

b) Ist die CCP der Auffassung, dass die beabsichtigte Änderung 

gemäß Absatz 1i des vorliegenden Artikels nicht wesentlich ist, so 

beantragt sie die Validierung der Änderung nach dem Verfahren 

gemäß Artikel 49a. 
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(1a) Jede Änderung an Modellen und Parametern, die nicht gemäß 

Artikel 49a bewertet wird, wird nach dem im vorliegenden Artikel 

festgelegten Verfahren bewertet. 

Die angenommenen Modelle und Parameter sowie jede wesentliche 

Änderung daran werden gemäß diesem Artikel dem in Artikel 18 

genannten Kollegium zur Stellungnahme vorgelegt.  

Die ESMA stellt sicher, dass die Informationen über die Ergebnisse der 

Stresstests an die ESA, das ESZB und den Einheitlichen 

Abwicklungsausschuss weitergeleitet werden, damit diese das Risiko von 

Finanzunternehmen gegenüber dem Ausfall von CCPs bewerten können. 

(1b) Will eine CCP eine ▌ Änderung an den in Absatz 1 genannten Modellen 

und Parametern vornehmen, beantragt sie in elektronischer Form die 

Validierung dieser Änderung und nutzt hierfür die ▌ zentrale Datenbank. 

Der Antrag wird unverzüglich an die für die CCP zuständige Behörde, 

die ESMA und das in Artikel 18 genannte Kollegium weitergeleitet ▌. 

Die CCP fügt ihrem Antrag eine unabhängige Validierung der 

beabsichtigten Änderung bei. 

▌Innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt eines solchen Antrags 

wird der CCP über die zentrale Datenbank bestätigt, dass der Antrag 

eingegangen ist ▌. 
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(1c) Die für die CCP zuständige Behörde und die ESMA bewerten innerhalb 

von zehn Arbeitstagen nach der Bestätigung des Eingangs des Antrags, 

ob der Antrag die erforderlichen Unterlagen enthält und ob diese 

Unterlagen alle gemäß Absatz 5 Buchstabe d erforderlichen 

Informationen enthalten. 

Gelangt die für die CCP zuständige Behörde oder die ESMA zu dem 

Schluss, dass nicht alle erforderlichen Unterlagen oder Informationen 

vorgelegt wurden, fordert die für die CCP zuständige Behörde die 

antragstellende CCP auf, über die zentrale Datenbank zusätzliche 

Unterlagen oder Informationen vorzulegen, die sie oder die ESMA als 

fehlend ermittelt hat. Der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 

genannte Zeitrahmen kann in diesem Fall um höchstens zehn 

Arbeitstage verlängert werden. Der Antrag wird abgelehnt, wenn die 

für die CCP zuständige Behörde oder die ESMA zu dem Schluss 

kommt, dass die CCP einer solchen Aufforderung nicht 

nachgekommen ist; in diesem Fall setzt die Behörde, die den Antrag 

abgelehnt hat, die andere Behörde davon in Kenntnis. Die für die CCP 

zuständige Behörde setzt die CCP über die zentrale Datenbank von den 

Entscheidungen, den Antrag abzulehnen, in Kenntnis und unterrichtet 

die CCP auch über die Unterlagen oder Informationen, die als fehlend 

eingestuft wurden. 
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(1d) Innerhalb von 40 Arbeitstagen, nachdem festgestellt wurde, dass alle 

Unterlagen und Informationen gemäß Absatz 1c übermittelt wurden,  

a) führt die zuständige Behörde für die wesentliche Änderung eine 

Risikobewertung durch und legt ihren Bericht der ESMA und 

dem in Artikel 18 genannten Kollegium vor und 

b) führt die ESMA für die wesentliche Änderung eine 

Risikobewertung durch und legt ihren Bericht der für die CCP 

zuständigen Behörde und dem in Artikel 18 genannten Kollegium 

vor.  

Während des in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Zeitraums 

können die für die CCP zuständige Behörde, die ESMA oder eines der 

Mitglieder des in Artikel 18 genannten Kollegiums über die zentrale 

Datenbank Fragen direkt an die antragstellende CCP richten und 

ergänzende Informationen von ihr anfordern, und sie legen eine Frist 

fest, innerhalb deren die antragstellende CCP diese Informationen 

vorlegen muss.  
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Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Erhalt der in Unterabsatz 1 

genannten Berichte nimmt das in Artikel 18 genannte Kollegium eine 

Stellungnahme gemäß Artikel 19 an und übermittelt sie der ESMA und 

der zuständigen Behörde. Ungeachtet einer vorläufigen Annahme 

gemäß Absatz 1g nehmen die zuständige Behörde und die ESMA 

keinen Beschluss über die Erteilung oder Verweigerung der 

Validierung wesentlicher Änderungen an den Modellen oder 

Parametern an, bis das in Artikel 18 genannte Kollegium eine solche 

Stellungnahme angenommen hat, es sei denn, das Kollegium hat diese 

Stellungnahme nicht innerhalb der Frist angenommen. 

(1e) Innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang der Stellungnahme des in 

Artikel 18 genannten Kollegiums oder – je nachdem, welcher Zeitpunkt 

früher liegt – nach Ablauf der Frist für die Abgabe dieser 

Stellungnahme erteilen oder verweigern die für die CCP zuständige 

Behörde und die ESMA unter Berücksichtigung der in Absatz 1d 

Unterabsatz 1 genannten Berichte und dieser Stellungnahme die 

Validierung und teilen dies einander schriftlich mit, wobei die Erteilung 

oder Verweigerung ausführlich begründet wird. Hat die für die CCP 

zuständige Behörde oder die ESMA die Änderung nicht validiert, wird 

die Validierung abgelehnt. 
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Folgt die für die CCP zuständige Behörde oder die ESMA der 

Stellungnahme des in Artikel 18 genannten Kollegiums, einschließlich 

der darin enthaltenen Bedingungen oder Empfehlungen, nicht, so 

muss ihre jeweilige Entscheidung mit einer ausführlichen Begründung 

und einer Erläuterung etwaiger erheblicher Abweichungen von dieser 

Stellungnahme oder diesen Bedingungen oder Empfehlungen versehen 

sein.  

(1f) Die für die CCP zuständige Behörde ▌ teilt der CCP innerhalb der in 

Absatz 1e genannten Frist mit, ob die Validierungen erteilt oder 

verweigert wurden, und begründet dies ausführlich. 

(1g) Die CCP darf vor der Validierung durch sowohl die für sie zuständige 

Behörde als auch die ESMA keine wesentliche Änderung an einem 

Modell oder Parameter gemäß Absatz 1 vornehmen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 und, wenn die CCP dies beantragt, 

kann die zuständige Behörde ▌ im Einvernehmen mit der ESMA 

gestatten, dass eine wesentliche Änderung eines Modells oder eines 

Parameters vor ihrer Validierung vorläufig angewandt wird, wenn dies ▌ 

ausreichend gerechtfertigt ist. Eine solche vorübergehende Änderung ist 

nur für einen begrenzten Zeitraum zulässig, der von der für die CCP 

zuständigen Behörde und der ESMA gemeinsam festgelegt wird. Nach 

Ablauf dieses Zeitraums darf die CCP diese Änderung nur dann 

verwenden, wenn sie nach den Absätzen 1a, 1c, 1d und 1e genehmigt 

wurde. 
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(1h) Änderungen von Parametern, die das Ergebnis der Anwendung einer 

Methode sind, die Teil eines validierten Modells ist, entweder aufgrund 

externer Eingaben oder aufgrund einer regelmäßigen Überprüfung 

oder Kalibrierung, gelten für die Zwecke dieses Artikels und des 

Artikels 49a nicht als Änderungen an Modellen und Parametern. 

(1i) Eine Änderung ist als wesentlich anzusehen, wenn mindestens eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Änderung führt zu einer wesentlichen Ab- oder Zunahme der 

gesamten vorfinanzierten Finanzmittel der CCP, einschließlich 

Einschussanforderungen, Ausfallfonds und Eigenmittelbeträge 

gemäß Artikel 45 Absatz 4. 

b) Die Änderung betrifft die Struktur oder die strukturellen Elemente 

▌ des Einschussmodells ▌. 

c) Eine Komponente des Einschussmodells, einschließlich eines 

Einschussparameters oder eines Aufschlags, wird in einer Weise 

eingeführt, abgeschafft oder geändert, die zu einer wesentlichen 

Verringerung oder Erhöhung des Ergebnisses des 

Einschussmodells auf CCP-Ebene führt. 

d) Die Methode zur Berechnung von Portfoliosaldierungen wird so 

geändert, dass sich eine wesentliche Verringerung oder 

Erhöhung der Gesamteinschussanforderungen für die 

Finanzinstrumente innerhalb des Portfolios ergibt. 
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e) Die Methode zur Festlegung und Kalibrierung von 

Stresstestszenarien für die Bestimmung des Umfangs der 

Ausfallfonds der CCP und des Umfangs der Beiträge der 

einzelnen Clearingmitglieder zu diesen Ausfallfonds wird 

geändert, sodass sich eine wesentliche Verkleinerung oder 

Vergrößerung eines der Ausfallfonds oder ▌ eines individuellen 

Ausfallfondsbeitrags ergibt. 

f) Die Methode zur Bewertung des Liquiditätsrisikos ▌ wird 

geändert, sodass sich eine wesentliche Erhöhung oder 

Verringerung des geschätzten Liquiditätsbedarfs pro Währung oder 

▌ des Gesamtliquiditätsbedarfs ergibt. 

g) Die Methode zur Bestimmung des Konzentrationsrisikos einer 

CCP gegenüber einer einzelnen Gegenpartei wird so geändert, 

dass sich das Gesamtrisiko der CCP gegenüber dieser 

Gegenpartei erheblich verringert oder erhöht. 

h) Die Methode zur Bewertung von Sicherheiten oder zur 

Kalibrierung der Abschläge auf Sicherheiten ▌ wird so geändert, 

sodass der Gesamtwert der ▌Sicherheiten wesentlich abnimmt oder 

ansteigt ▌. 

i) Die Änderung könnte sich wesentlich auf das Gesamtrisiko der 

CCP auswirken ▌.“ 
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c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des 

ESZB Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Folgendes näher bestimmt wird:  

a) was für die Zwecke von Absatz 1i Buchstaben a, c, d, e, f, g und h 

unter einer wesentlichen Erhöhung oder Verringerung bzw. Zu- 

oder Abnahme bzw. Vergrößerung oder Verkleinerung zu 

verstehen ist; 

b) die Elemente, die im Rahmen der Bewertung, ob eine der in 

Absatz 1i genannten Bedingungen erfüllt ist, zu berücksichtigen 

sind;  

c) sonstige Änderungen an Modellen, die als bereits von dem 

genehmigten Modell abgedeckt angesehen werden können und 

daher nicht als Modelländerung gelten und nicht den in diesem 

Artikel oder in Artikel 49a festgelegten Verfahren unterliegen; 

und 

d) die Liste der Unterlagen, die einem Antrag auf Validierung 

gemäß Absatz 1c des vorliegenden Artikels und Artikel 49a 

beizufügen sind, und die Informationen, die diese Unterlagen 

enthalten müssen, um nachzuweisen, dass die CCP alle 

einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung erfüllt.  

Die erforderlichen Unterlagen und die erforderliche Menge an 

Informationen müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Art der 

Modellvalidierung stehen, jedoch hinreichend detailliert sein, um eine 

ordnungsgemäße Analyse der Änderung zu gewährleisten.  
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann die ESMA für die 

verschiedenen Buchstaben des Absatzes 1i jeweils unterschiedliche 

Werte festlegen.  

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … [▌zwölf Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 

d) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(6) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen das elektronische Format festgelegt wird, in dem der Antrag auf 

die in Absatz 1b des vorliegenden Artikels und in Artikel 49a genannte 

Zulassung an die zentrale Datenbank zu übermitteln ist. 

Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum … [▌zwölf 

Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

dieses Absatzes genannten technischen Durchführungsstandards gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 
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48. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 49a 

Beschleunigtes Verfahren für nicht wesentliche Änderungen an den Modellen und 

Parametern einer CCP 

(1) Ist eine CCP der Auffassung, dass eine Änderung eines Modells oder 

Parameters nach Artikel 49 Absatz 1, die sie anzunehmen beabsichtigt, die in 

Absatz 1i des genannten Artikels genannten Bedingungen nicht erfüllt, so 

kann sie beantragen, dass bei dem Antrag auf Validierung der Änderung das 

beschleunigte Verfahren gemäß dem vorliegenden Artikel angewandt wird.  

(2) Das beschleunigte Verfahren gilt für eine vorgeschlagene Änderung an 

einem Modell oder Parameter, wenn die beiden folgenden Bedingungen 

erfüllt sind:  

a) Die CCP hat eine Validierung einer gemäß diesem Artikel zu 

bewertenden Änderung beantragt.  

b) Die für die CCP zuständige Behörde und die ESMA sind gemäß 

Absatz 4 jeweils zu dem Schluss gelangt, dass die vorgeschlagene 

Änderung nicht wesentlich ist. 
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(3) Die CCP reicht ihren Antrag einschließlich aller gemäß Artikel 49 Absatz 5 

Buchstabe d erforderlichen Unterlagen und Informationen in elektronischer 

Form über die zentrale Datenbank ein. Die CCP legt alle Informationen vor, 

die erforderlich sind, um nachzuweisen, warum die vorgeschlagene 

Änderung als nicht wesentlich anzusehen ist und daher für eine Bewertung 

im beschleunigten Verfahren gemäß dem vorliegenden Artikel in Frage 

kommt. 

Innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Einreichung des Antrags wird der 

CCP über die zentrale Datenbank eine entsprechende Empfangsbestätigung 

übermittelt. 

(4) Die für die CCP zuständige Behörde und die ESMA entscheiden innerhalb 

von zehn Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, ob die vorgeschlagene 

Änderung wesentlich oder nicht wesentlich ist. 

(5) Hat die für die CCP zuständige Behörde oder die ESMA gemäß Absatz 4 

entschieden, dass die Änderung wesentlich ist, so unterrichten sie einander 

schriftlich davon, und der Antrag auf Validierung dieser Änderung 

unterliegt nicht dem beschleunigten Verfahren gemäß dem vorliegenden 

Artikel.  
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Die für die CCP zuständige Behörde teilt der antragstellenden CCP die 

Entscheidung gemäß Absatz 4 innerhalb von zwei Arbeitstagen über die 

zentrale Datenbank mit und begründet diese Entscheidung ausführlich. 

Innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang dieser Mitteilung zieht die 

CCP den Antrag entweder zurück oder ergänzt ihn entsprechend, damit er 

die in Artikel 49 festgelegten Anforderungen an einen Antrag erfüllt. 

(6) Haben die für die CCP zuständige Behörde und die ESMA gemäß Absatz 4 

entschieden, dass die Änderung nicht wesentlich ist, so verfahren sie 

innerhalb von drei Arbeitstagen nach dieser Entscheidung jeweils 

folgendermaßen: 

a) Sie erteilen die Validierung, wenn die CCP die vorliegende Verordnung 

einhält, oder verweigern sie, wenn die CCP die vorliegende 

Verordnung nicht einhält, und 

b) sie teilen einander schriftlich mit einer ausführlichen Begründung mit, 

ob die Validierung erteilt oder verweigert wurde. 

Hat eine von ihnen die Modellvalidierung nicht erteilt, wird die Validierung 

verweigert. 

www.parlament.gv.at



 

 558 

(7) Die für die CCP zuständige Behörde teilt der antragstellenden CCP die 

gemäß Absatz 6 getroffene Entscheidung darüber, ob die Validierung erteilt 

oder verweigert wurde, innerhalb von zwei Arbeitstagen schriftlich über die 

zentrale Datenbank mit und begründet diese Entscheidung ausführlich.“ 

49. Artikel 54 ▌ erhält folgende Fassung: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Eine Interoperabilitätsvereinbarung oder eine wesentliche Änderung an 

einer genehmigten Interoperabilitätsvereinbarung gemäß Titel V muss 

vorab von den für die beteiligten CCPs zuständigen Behörden genehmigt 

werden. Die für die CCPs zuständigen Behörden holen gemäß 

Artikel 24a Absatz 7 Unterabsatz 1 Buchstabe bc die Stellungnahme der 

ESMA und gemäß Artikel 19 die Stellungnahme des in Artikel 18 

genannten Kollegiums ein, die nach dem Verfahren des Artikels 17b 

abgegeben werden.“ 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bis zum … [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens der 

vorliegenden Änderungsverordnung,] gibt die ESMA gemäß dem 

Verfahren nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

Leitlinien oder Empfehlungen für die Erstellung kohärenter, 

effizienter und wirksamer Bewertungen von 

Interoperabilitätsvereinbarungen heraus. Die ESMA arbeitet nach 

Konsultation der Mitglieder des ESZB Entwürfe für diese Leitlinien 

oder Empfehlungen aus. 

(5) Die ESMA arbeitet nach Konsultation der Mitglieder des ESZB und 

des ESRB Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

die Anforderungen an CCP im Hinblick auf eine angemessene 

Steuerung der Risiken, die sich aus Interoperabilitätsvereinbarungen 

ergeben, näher bestimmt werden. Zu diesem Zweck berücksichtigt die 

ESMA die gemäß Absatz 4 herausgegebenen Leitlinien und bewertet, 

ob die darin enthaltenen Bestimmungen im Falle von 

Interoperabilitätsvereinbarungen, die alle Arten von Produkten oder 

Kontrakten, einschließlich Derivatekontrakte und nichtfinanzieller 

Instrumente, abdecken, angemessen sind. 
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Die ESMA legt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … [zwölf Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung 

durch Annahme der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen.“ 

50. In Artikel 81 Absatz 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„s) den mit der Durchführung der makroprudenziellen Politik betrauten 

nationalen Behörden.“ 

51. Artikel 82 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 

Absatz 6, Artikel 3 Absatz 5, Artikel 4 Absatz 3a, Artikel 7a Absatz 7, 

Artikel 11 Absatz 3a, Artikel 11 Absatz 12a, Artikel 25 Absatz 2a, 

Artikel 25 Absatz 6a, Artikel 25a Absatz 3, Artikel 25d Absatz 3, 

Artikel 25i Absatz 7, Artikel 25o, Artikel 64 Absatz 7, Artikel 70 und 

Artikel 72 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit 

übertragen.  
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absatz 6, Artikel 3 Absatz 5, 

Artikel 4 Absatz 3a, Artikel 7a Absatz 7, Artikel 11 Absatz 3a, Artikel 11 

Absatz 12a, Artikel 25 Absatz 2a, Artikel 25 Absatz 6a, Artikel 25a 

Absatz 3, Artikel 25d Absatz 3, Artikel 25i Absatz 7, Artikel 25o, 

Artikel 64 Absatz 7, Artikel 70 und Artikel 72 Absatz 3 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.“ 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absatz 6, Artikel 3 

Absatz 5, Artikel 4 Absatz 3a, Artikel 7a Absatz 7, Artikel 11 Absatz 3a, 

Artikel 11 Absatz 12a, Artikel 25 Absatz 2a, Artikel 25 Absatz 6a, 

Artikel 25a Absatz 3, Artikel 25d Absatz 3, Artikel 25i Absatz 7, 

Artikel 25o, Artikel 64 Absatz 7, Artikel 70 und Artikel 72 Absatz 3 

erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung 

des Rechtsakts Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 

Frist sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments oder des Rates wird 

diese Frist um drei Monate verlängert.“ 

▌ 
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52. Artikel 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bis zum … [fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] überprüft die Kommission die Anwendung 

dieser Verordnung und erstellt einen allgemeinen Bericht. Die 

Kommission legt diesen Bericht dem Europäischen Parlament und dem 

Rat vor, gegebenenfalls zusammen mit geeigneten Vorschlägen.“ 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

d) Absatz 7 wird gestrichen. 

e) Die folgenden Absätze ▌werden angefügt: 

„(7) Bis zum [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] legt die ESMA der Kommission einen Bericht 

über die Möglichkeit und Durchführbarkeit der Einführung einer Pflicht 

zur Kontentrennung für nichtfinanzielle und finanzielle Gegenparteien in 

der gesamten Clearing-Kette vor. Diesem Bericht ist eine Kosten-

Nutzen-Analyse beizufügen. 
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(8) Bis zum … [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] legt die ESMA dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission einen Bericht über die Angemessenheit 

und die Auswirkungen einer Ausweitung der Bestimmung des Begriffs 

„CCP“ im Sinne von Artikel 1 Nummer 1 der vorliegenden 

Verordnung auf andere Märkte als Finanzmärkte, wie Rohstoffmärkte, 

einschließlich Energiegroßhandelsmärkte, oder Märkte für 

Kryptowerte im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates* vor. 

(9) Bis zum … [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem die gleichen 

Wettbewerbsbedingungen und die Erwägungen zur Finanzstabilität im 

Zusammenhang mit dem allgemeinen Zugang zu Zentralbanken von 

CCP in der Union ohne die Bedingung des Haltens einer Banklizenz 

bewertet werden. In diesem Zusammenhang berücksichtigt die 

Kommission auch die Situation im Rechtssystem von Drittstaaten. 
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(10) Bis zum … [36 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] legt die ESMA dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission einen Bericht über die Gesamtaktivität in 

Derivattransaktionen von finanziellen Gegenparteien und 

nichtfinanziellen Gegenparteien, die Gegenstand dieser Verordnung 

sind, vor, der unter anderem folgende Angaben über diese finanziellen 

Gegenparteien und nichtfinanziellen Gegenparteien enthält, wobei zu 

unterscheiden ist, ob sie finanzieller oder nicht finanzieller Natur sind: 

a) die potenziellen Risiken für die Finanzstabilität der Union, die 

aus dieser Art von Tätigkeit erwachsen können; 

b) die Positionen in OTC-Rohstoffderivaten in Höhe von mehr als 

1 Mrd. EUR, wobei der genaue Betrag der betreffenden 

Positionen anzugeben ist; 

c) das Gesamtvolumen der gehandelten Energiederivatkontrakte, 

wobei gegebenenfalls zwischen denjenigen, die zu 

Absicherungszwecken verwendet werden, und denjenigen, die 

nicht zu Absicherungszwecken verwendet werden, zu 

unterscheiden ist; 

d) das Gesamtvolumen der gehandelten Agrarderivatkontrakte, 

wobei gegebenenfalls zwischen den zur Absicherung gehandelten 

Agrarderivatkontrakte und den nicht zur Absicherung 

gehandelten landwirtschaftlichen Derivatkontrakten zu 

unterscheiden ist;  
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e) der Anteil der OTC- und börsengehandelten Energie-

/Agrarderivatkontrakte, die physisch abgewickelt werden, am 

Gesamtvolumen der gehandelten Energiederivatkontrakte. 

(11) Bis zum … [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] legt die ESMA der Kommission in 

Zusammenarbeit mit dem ESRB einen Bericht vor. In dem Bericht 

a) wird der Begriff der Prozyklizität im Zusammenhang mit 

Artikel 41 für von einer CCP geforderte Nachschusszahlungen 

und Artikel 46 für Abschläge auf von einer CCP gehaltene 

Sicherheiten detailliert bestimmt; 

b) wird bewertet, wie die Antiprozyklizitätsbestimmungen dieser 

Verordnung und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 153/2013 

der Kommission** im Laufe der Jahre angewandt wurden und ob 

weitere Maßnahmen erforderlich sind, um den Einsatz von 

Antiprozyklizitätsinstrumenten zu verbessern; 

c) wird darüber informiert, wie Antiprozyklizitätsinstrumente zu 

Erhöhungen der Nachschusszahlungen führen könnten oder 

nicht, die höher wären als diejenigen, die ohne die Anwendung 

dieser Instrumente erreicht würden, wobei potenzielle Aufschläge 

oder Kompensationen zu berücksichtigen sind, die eine CCP 

nach dieser Verordnung anwenden darf.  
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Bei der Erstellung des Berichts bewertet die ESMA auch die für 

Drittstaaten-CCP geltenden Vorschriften und deren Verfahrensweisen 

sowie die internationalen Entwicklungen in Bezug auf die Prozyklizität. 

(12) Bis zum … [36 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] bewertet die ESMA in enger Zusammenarbeit 

mit dem ESRB und dem Gemeinsamen Überwachungsmechanismus, 

wie Artikel 15a, Artikel 17 bis 17b und Artikel 49 angewandt werden. 

Im Rahmen dieser Bewertung wird insbesondere festgestellt, 

a) ob die mit der Verordnung (EU) …/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates***+ eingeführten Änderungen die 

gewünschte Wirkung in Bezug auf die Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit von Unions-CCP und die Verringerung des 

regulierungsbedingten Aufwands, mit dem sie konfrontiert sind, 

erzielt haben; 

b) ob mit den im Zuge der Verordnung (EU) …/…++ eingeführten 

Änderungen die Zeit bis zur Markteinführung neuer 

Clearingdienste und -produkte verkürzt werden konnte, ohne dass 

sich dies negativ auf das Risiko für die CCP oder ihre 

Clearingmitglieder oder deren Kunden ausgewirkt hat; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/… (2022/0403(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, 
das Datum der Annahme und die Amtsblattfundstelle dieser Verordnung, 
einschließlich der ELI-Kennung, einfügen. 

++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS …/… (2022/0403(COD)) einfügen. 
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c) ob sich die Einführung der Möglichkeit für CCP, Änderungen im 

Sinne von Artikel 15a unmittelbar umzusetzen, negativ auf ihr 

Risikoprofil ausgewirkt oder die Gesamtrisiken für die 

Finanzstabilität in der Union erhöht hat, und ob diese 

Möglichkeit geändert werden sollte. 

Die ESMA übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission einen Bericht über die Ergebnisse dieser Bewertung. 

(13) Die ESMA legt der Kommission bis zum … [vier Jahre nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] einen Bericht 

vor. In diesem Bericht wird in Zusammenarbeit mit dem ESRB 

bewertet, ob 

a) PTRR-Dienste als systemrelevant betrachtet werden sollten; 

b) die Erbringung von PTRR-Diensten durch PTRR-Dienstleister zu 

einem erhöhten Risiko für das Finanzökosystem der Union 

geführt hat; und 

c) die Ausnahme zu einer Umgehung der Clearingpflicht nach 

Artikel 4 geführt hat.  
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Innerhalb von 18 Monaten nach Übermittlung des in Unterabsatz 1 

genannten Berichts bereitet die Kommission einen Bericht über die von 

der ESMA in ihrem Bericht dargelegten Aspekte vor. Die Kommission 

legt ihren Bericht dem Europäischen Parlament und dem Rat vor, 

gegebenenfalls zusammen mit geeigneten Vorschlägen. 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 

Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 

2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 

** Delegierte Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der Kommission vom 

19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf technische Regulierungsstandards für 

Anforderungen an zentrale Gegenparteien (ABl. L 52 vom 

23.2.2013, S. 41). 

*** Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom … zur Änderung der Verordnungen (EU) 

Nr. 648/2012, (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2017/1131 im 

Hinblick auf Maßnahmen zur Minderung übermäßiger 

Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien aus 

Drittstaaten und zur Steigerung der Effizienz der Clearingmärkte 

der Union (ABl. L … vom …, S. …).“ 
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53. In Artikel 89 werden folgende Absätze angefügt: 

„(10) Wenn eine CCP vor dem… [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] Clearingmitglied oder Kunde einer anderen CCP ist 

oder indirekte Clearingvereinbarungen getroffen hat, wird sie am … [zwei 

Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

Gegenstand von Artikel 26 Absatz 1.  

Abweichend von Artikel 37 Absatz 1 kann eine CCP anderen CCP oder 

Clearingstellen, die seit dem 31. Dezember 2023 direkt oder indirekt 

Clearingmitglieder waren, gestatten, bis zum … [zwei Jahre nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] ihre 

Clearingmitglieder zu bleiben. 

(11) Bis zum … [ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] oder, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, 

30 Tage nach der in Artikel 17d Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten 

Bekanntmachung werden der Informationsaustausch, die Übermittlung von 

Informationen und Unterlagen und die Mitteilungen, die für die Nutzung der 

zentralen Datenbank erforderlich sind, mittels alternativer Vorkehrungen 

durchgeführt. 
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(12) Eine gemäß Artikel 14 zugelassene CCP, die vor dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] eine 

Interoperabilitätsvereinbarung in Bezug auf andere Finanzinstrumente als 

Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 der Richtlinie 

2014/65/EU und Geldmarktinstrumente mit einer anderen gemäß Artikel 14 

zugelassenen CCP oder einer gemäß Artikel 25 anerkannten Drittstaaten-

CCP geschlossen hat, muss gemäß Artikel 54 vor dem … [24 Monate nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung,] die 

Genehmigung ihrer zuständigen Behörden einholen.  

Eine Interoperabilitätsvereinbarung zwischen einer gemäß Artikel 14 

zugelassenen CCP und einer CCP, die weder nach Artikel 14 zugelassen 

noch nach Artikel 25 anerkannt ist, wird vor dem … [sechs Monate nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] beendet. Wird 

die CCP, mit der diese Interoperabilitätsvereinbarung geschlossen wurde, vor 

dem … [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] gemäß Artikel 14 zugelassen oder gemäß Artikel 25 

anerkannt, müssen die CCP, die Parteien dieser 

Interoperabilitätsvereinbarung sind, gemäß Artikel 54 vor dem … 

[30 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung,] die Genehmigung der für sie zuständigen Behörden 

einholen.  
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(13) Abweichend von Artikel 11 Absatz 12a werden Pro-forma-Modelle von den 

zuständigen Behörden validiert, bis die EBA öffentlich bekannt gegeben hat, 

dass sie ihre zentrale Validierungsfunktion eingerichtet hat.“ 

54. Anhang III wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt II wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 1, wenn sie 

nicht über solide Regelungen zur Unternehmensführung verfügt, 

wozu eine klare Organisationsstruktur mit genau abgegrenzten, 

transparenten und kohärenten Verantwortungsbereichen, 

wirksamen Ermittlungs-, Steuerungs-, Überwachungs- und 

Berichterstattungsverfahren für die Risiken, denen sie ausgesetzt 

ist oder ausgesetzt sein könnte, sowie angemessene interne 

Kontrollmechanismen einschließlich solider Verwaltungs- und 

Rechnungslegungsverfahren zählen, oder wenn sie ein 

Clearingmitglied oder ein Kunde wird oder mit einem 

Clearingmitglied indirekte Clearingvereinbarungen mit dem Ziel 

trifft, Clearingtätigkeiten bei einer anderen CCP auszuüben, es 

sei denn, diese Clearingtätigkeiten werden im Rahmen einer 

Interoperabilitätsvereinbarung gemäß Titel V durchgeführt oder 

wenn sie ihre Anlagestrategie gemäß Artikel 47 durchführt;“ 
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ii) Buchstabe ab erhält folgende Fassung: 

„ab)  eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 37 Absatz 1 oder Absatz 2, 

wenn sie dauerhaft diskriminierende, undurchsichtige oder 

subjektive Kriterien anwendet, oder wenn sie nicht dauerhaft 

einen fairen und offenen Zugang zu dieser CCP gewährleistet, 

oder wenn sie nicht dauerhaft sicherstellt, dass ihre 

Clearingmitglieder über ausreichende finanzielle Mittel und 

operationelle Kapazitäten verfügen, um den aus der Beteiligung 

an dieser CCP erwachsenden Verpflichtungen nachkommen zu 

können, oder wenn sie nicht über die entsprechenden 

Zulassungskriterien verfügt, mit denen sichergestellt wird, dass 

CCP oder Clearinghäuser weder direkt noch indirekt 

Clearingmitglieder dieser CCP werden können, oder wenn sie 

nicht mindestens einmal jährlich eine umfassende Überprüfung 

vornimmt, um festzustellen, ob die Clearingmitglieder ihren 

Verpflichtungen nachkommen;“ 

iii) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„aba) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 37 Absatz 1a, wenn sie 

nichtfinanzielle Gegenparteien als Clearingmitglieder akzeptiert, 

wenn diese Gegenparteien nicht nachgewiesen haben, wie sie 

beabsichtigen, die Einschussanforderungen und die Beiträge 

zum Ausfallfonds zu erfüllen, oder wenn sie es versäumt, die 

Vorkehrungen zu überprüfen, die getroffen wurden, um zu 

überwachen, ob die Bedingung für diese nichtfinanziellen 

Gegenparteien, als Clearingmitglieder zu agieren, erfüllt ist;“ 
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b) Abschnitt III wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 41 Absatz 1, wenn sie 

keine Einschusszahlungen vorschreibt, einfordert oder einzieht, 

um ihre von ihren Clearingmitgliedern oder gegebenenfalls von 

anderen CCP, mit denen Interoperabilitätsvereinbarungen 

bestehen, ausgehenden Kreditrisiken zu begrenzen, oder wenn sie 

Einschusszahlungen vorschreibt, einfordert oder einzieht, die 

nicht ausreichen, um potenzielle Risiken zu decken, die nach 

Einschätzung der CCP bis zur Liquidierung der relevanten 

Positionen eintreten können, oder um Verluste aus mindestens 

99 % der Forderungsveränderungen über einen angemessenen 

Zeithorizont zu decken, oder die nicht ausreichen, um zu 

gewährleisten, dass die CCP ihre Risikopositionen gegenüber 

allen ihren Clearingmitgliedern und gegebenenfalls gegenüber 

allen anderen CCPs, mit denen Interoperabilitätsvereinbarungen 

bestehen, in vollem Umfang zumindest auf Tagesbasis besichert, 

oder wenn sie es versäumt, die Höhe der von ihr zu fordernden 

Einschusszahlungen kontinuierlich zu überwachen und den 

aktuellen Marktbedingungen anzupassen, wobei sie etwaigen 

potenziell prozyklischen Wirkungen Rechnung trägt;“ 
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ii) Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 41 Absatz 3, wenn sie 

nicht untertägig Einschusszahlungen einfordert und einzieht, 

zumindest wenn vorab festgelegte Schwellenwerte überschritten 

werden, oder wenn sie untertägige Nachschusszahlungen 

einbehält, nachdem sie alle fälligen Zahlungen 

entgegengenommen hat, anstatt sie nach Möglichkeit 

weiterzugeben;“ 

iii) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„oa) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 45a Absatz 1, wenn sie 

eine der unter den Buchstaben a, b und c des genannten Absatzes 

aufgeführten Maßnahmen ergreift, obwohl die ESMA die CCP 

aufgefordert hat, für einen von der ESMA festgelegten Zeitraum 

davon abzusehen;“ 

www.parlament.gv.at



 

 575 

iv) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„pa) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 46 Absatz 1, wenn sie 

öffentliche Garantien, Garantien von öffentlichen Banken oder 

Garantien von Geschäftsbanken akzeptiert, wenn diese 

Garantien nicht auf Antrag innerhalb der in Artikel 41 

genannten Liquidationsfrist uneingeschränkt verfügbar sind, 

oder wenn sie in ihren Betriebsvorschriften für die von ihr 

übernommenen Garantien kein akzeptables Mindestmaß an 

Besicherung festsetzt, oder wenn sie öffentliche Garantien, 

Garantien von öffentlichen Banken oder Garantien von 

Geschäftsbanken zur Deckung anderer Risikopositionen als ihrer 

ursprünglichen und laufenden Risikopositionen gegenüber ihren 

Clearingmitgliedern, bei denen es sich um nichtfinanzielle 

Gegenparteien handelt, oder gegenüber Kunden von 

Clearingmitgliedern akzeptiert, sofern es sich bei diesen Kunden 

von Clearingmitgliedern um nichtfinanzielle Gegenparteien 

handelt, oder wenn der CCP Garantien von öffentlichen Banken 

oder Garantien von Geschäftsbanken gewährt werden, die die 

Anforderungen des Unterabsatzes 3 Buchstaben a bis e des 

genannten Absatzes nicht erfüllen;“ 

v) Buchstabe ai erhält folgende Fassung: 

„ai) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 54 Absatz 1, wenn sie 

ohne vorherige Genehmigung durch die ESMA eine 

Interoperabilitätsvereinbarung schließt oder eine wesentliche 

Änderung an einer genehmigten Interoperabilitätsvereinbarung 

gemäß Titel V vornimmt;“ 
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c) Abschnitt IV wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 6, wenn sie 

ihren Clearingmitgliedern kein Simulationsinstrument zur 

Verfügung stellt, das es ihnen ermöglicht, den Betrag auf 

Portfolioebene zu ermitteln, den die CCP beim Clearing eines 

neuen Geschäfts zusätzlich als Einschusszahlung verlangen 

kann, einschließlich einer Simulation der 

Einschussanforderungen, denen sie unter verschiedenen 

Szenarien unterliegen könnten, oder wenn sie dieses Instrument 

nicht über einen gesicherten Zugang zur Verfügung stellt;“ 

ii) Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 7, wenn sie 

ihren Clearingmitgliedern nicht in klarer und transparenter 

Weise Informationen über die von ihr verwendeten Modelle für 

die Berechnung von Einschusszahlungen zur Verfügung stellt, 

die den in den Buchstaben a, b und c des genannten Absatzes 

aufgeführten Einzelheiten entsprechen;“ 

www.parlament.gv.at



 

 577 

iii) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„ha) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 8, wenn sie auf 

Ersuchen eines Clearingmitglieds die Informationen, die dieses 

Clearingmitglied in die Lage versetzt, die Bestimmungen von 

Unterabsatz 1 des genannten Absatzes einzuhalten, nicht oder 

erst mit erheblicher Verzögerung zur Verfügung stellt, sofern 

diese Informationen noch nicht übermittelt wurden;“  

d) Abschnitt V wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) eine Tier-2-CCP oder deren Vertreter begehen einen Verstoß, 

wenn sie sachlich falsche oder irreführende Antworten auf 

Fragen erteilen, die nach Artikel 25g Absatz 1 Buchstabe c 

gestellt werden;“ 

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) eine Tier-2-CCP verstößt gegen Artikel 25g Absatz 1 Buchstabe e, 

wenn sie der Anforderung von Aufzeichnungen von 

Telefongesprächen oder Datenübermittlungen durch die ESMA 

nicht nachkommt;“ 
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55. Artikel 90 wird wie folgt geändert: 

„Bis zum … [drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung einfügen] bewertet die ESMA ihren Personal- und 

Ressourcenbedarf für die Wahrnehmung der aus dieser Verordnung erwachsenden 

Befugnisse und Aufgaben und legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission einen Bericht vor.“ 

Artikel 2 

Änderungen an der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Artikel 382 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

a) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) gruppeninterne Geschäfte mit nichtfinanziellen Gegenparteien im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, die 

derselben Gruppe angehören, sofern alle folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

i) das Institut und die nichtfinanziellen Gegenparteien sind in 

dieselbe Vollkonsolidierung einbezogen und unterliegen der 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß Teil 1 Titel II 

Kapitel 2; 
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ii) sie unterliegen geeigneten zentralisierten Verfahren für die 

Risikobewertung, -messung und -kontrolle; und 

iii) die nichtfinanziellen Gegenparteien sind in der Union ansässig; 

wenn die finanziellen Gegenparteien in einem Drittstaat ansässig 

sind, hat die Kommission in Bezug auf den Drittstaat einen 

Durchführungsrechtsakt nach Absatz 4c in Bezug auf diesen 

Drittstaat erlassen;“ 

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) gruppeninterne Geschäfte mit finanziellen Gegenparteien im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, Finanzinstituten 

oder Anbietern von Nebendienstleistungen, die in der Union 

niedergelassen sind oder in einem Drittland niedergelassen sind, in dem 

für diese finanziellen Gegenparteien, Finanzinstitute oder 

Nebendienstleistungsanbieter aufsichtliche und rechtliche Anforderungen 

gelten, die jenen der Union zumindest gleichwertig sind, sofern die 

Mitgliedstaaten nicht nationale Rechtsvorschriften erlassen, die eine 

strukturelle Trennung innerhalb einer Bankengruppe gebieten, in 

welchem Fall die zuständigen Behörden vorschreiben können, dass 

solche gruppeninternen Geschäfte zwischen strukturell getrennten 

Unternehmen in die Eigenmittelanforderungen einfließen;“ 
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2. Folgender Absatz ▌wird eingefügt: 

„(4c) Für die Zwecke von Absatz 4 Buchstaben aa und b kann die Kommission im 

Wege von Durchführungsrechtsakten und vorbehaltlich des in Artikel 464 

Absatz 2 genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu erlassen, ob die 

aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen eines Drittlands denen der Union 

zumindest gleichwertig sind.“ 

Artikel 3 

Änderungen der Verordnung (EU) 2017/1131 

Die Verordnung (EU) 2017/1131 wird wie folgt geändert: 

1. in Artikel 2 wird folgende Nummer angefügt: 

„24. „CCP“ eine CCP im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012*. 

__________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 

Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).“ 
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3. Artikel 14 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) „die im Rahmen des Pensionsgeschäfts erzielten Mittelzuflüsse des 

Geldmarktfonds, die nicht von einer gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung 

anerkannten CCP zentral gecleart werden, machen nicht mehr als 10 % seines 

Vermögens aus;  

da) die im Rahmen des Pensionsgeschäfts erzielten Mittelzuflüsse des 

Geldmarktfonds, die von einer gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung 

anerkannten CCP zentral gecleart werden, machen nicht mehr als 15 % seines 

Vermögens aus;“ 

3. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Das Engagement eines Geldmarktfonds gegenüber einer einzigen 

Gegenpartei macht bei Derivatgeschäften, die die in Artikel 13 

festgelegten Bedingungen erfüllen und nicht von einer gemäß Artikel 14 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 

der genannten Verordnung anerkannten CCP zentral gecleart werden, 

zusammengenommen nicht mehr als 5 % seines Vermögens aus.“ 
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) „Die Barmittel, die ein Geldmarktfonds bei umgekehrten 

Pensionsgeschäften, die nicht durch eine gemäß Artikel 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassene oder gemäß Artikel 25 der 

genannten Verordnung anerkannte CCP zentral gecleart werden, ein 

und derselben Gegenpartei liefert, gehen nicht über 15 % des 

Vermögens des Geldmarktfonds hinaus.  

Wird ein umgekehrtes Pensionsgeschäft von einer gemäß Artikel 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 

der genannten Verordnung anerkannten CCP zentral gecleart, gehen 

die Barmittel, die ein Geldmarktfonds im Rahmen eines jeden 

umgekehrten Pensionsgeschäfts entgegennimmt, nicht über 15 % des 

Vermögens des Geldmarktfonds hinaus.“ 

c) Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Finanzderivate, die nicht von einer gemäß Artikel 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 der genannten 

Verordnung anerkannten CCP zentral gecleart werden und die für diese 

Stelle mit einem Gegenparteirisiko verbunden sind.“ 
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Artikel 4 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erhält folgende 

Fassung: 

„Die Behörde handelt im Rahmen der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Befugnisse und innerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinien 97/9/EG, 98/26/EG, 

2001/34/EG, 2002/47/EG, 2004/109/EG, 2009/65/EG, der Richtlinie 2011/61/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates(1), der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates(2), der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates*), der Verordnung (EU) 

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates(3) und soweit diese Rechtsakte sich 

auf Unternehmen, die Wertpapierdienstleistungen erbringen, oder auf Organismen für 

gemeinsame Anlagen, die ihre Anteile oder Aktien vertreiben, sowie auf die zuständigen 

Behörden, die sie beaufsichtigen, beziehen, im Rahmen der einschlägigen Teile der 

Richtlinien 2002/87/EG und 2002/65/EG, einschließlich sämtlicher Richtlinien, 

Verordnungen und Beschlüsse, die auf der Grundlage dieser Gesetzgebungsakte 

angenommen wurden, sowie aller weiteren verbindlichen Rechtsakte der Union, die der 

Behörde Aufgaben übertragen. 

__________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 

(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).“ 
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Artikel 5 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] mit Ausnahme 

von Artikel 1 Nummern 4 und 9 zur Änderung von Artikel 4a Absätze 1, 2 und 3 bzw. 

Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, die erst ab dem Datum 

des Inkrafttretens der in Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten 

technischen Regulierungsstandards gelten.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0349
Behandlung des Konzentrationsrisikos gegenüber zentralen Gegenparteien 
und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinien 2009/65/EU, 2013/36/EU und (EU) 2019/2034 hinsichtlich der 
Behandlung des Konzentrationsrisikos gegenüber zentralen Gegenparteien und des 
Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften (COM(2022)0698 – C9-
0411/2022 – 2022/0404(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0698),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0411/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 26. April 
20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0399/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
                                                
1 ABl. C 204 vom 12.6.2023, S. 3.
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entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0404 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2013/36/EU und (EU) 
2019/2034 hinsichtlich der Behandlung des Konzentrationsrisikos gegenüber zentralen 
Gegenparteien und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1  ABl. C 204 vom 12.6.2023, S. 3. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur Wahrung der Kohärenz mit der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 und zur Sicherstellung des 

ordnungsgemäßen Funktionierens des Binnenmarkts müssen in der Richtlinie 

2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 einheitliche Regeln für die 

Behandlung des Ausfallrisikos bei Derivategeschäften von Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) festgelegt werden, die durch eine 

gemäß der genannten Verordnung zugelassene oder anerkannte zentrale Gegenpartei 

(CCP) gecleart wurden. In der Richtlinie 2009/65/EG sind Obergrenzen für das 

Ausfallrisiko nur für Geschäfte mit Derivaten, die nicht an einer Börse gehandelt 

werden (OTC-Derivate), vorgeschrieben, unabhängig davon, ob die Derivate zentral 

gecleart wurden. Da zentrale Clearingvereinbarungen das mit Derivatekontrakten 

verbundene Ausfallrisiko mindern, muss bei der Festlegung der geltenden 

Obergrenzen für das Ausfallrisiko berücksichtigt werden, ob ein Derivat durch eine 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassene oder anerkannte CCP zentral 

gecleart wurde, und es müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

börsengehandelte Derivate und OTC-Derivate geschaffen werden. Außerdem ist es 

zu Regulierungs- und Harmonisierungszwecken erforderlich, die Obergrenzen für 

das Ausfallrisiko nur dann zu streichen, wenn die Gegenparteien für die Erbringung 

von Clearingdienstleistungen für Clearingmitglieder und deren Kunden auf CCPs 

zurückgreifen, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen oder 

anerkannt sind. 

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

2  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. 
L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 
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(2) Um zu den Zielen der Kapitalmarktunion beizutragen, ist es für die effiziente 

Inanspruchnahme von CCPs erforderlich, bestimmte Hindernisse für die Nutzung des 

zentralen Clearings in der Richtlinie 2009/65/EG zu beseitigen und Klarstellungen in 

den Richtlinien 2013/36/EU1 und (EU) 2019/20342 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vorzunehmen. Die übermäßige Abhängigkeit des Finanzsystems der Union 

von systemrelevanten Drittlands-CCPs (Tier-2-CCPs) könnte Bedenken hinsichtlich 

der Finanzstabilität aufwerfen, die in angemessener Weise angegangen werden 

müssen. Um in der Union die Finanzstabilität zu wahren und das potenzielle Risiko 

einer Ansteckung des gesamten Finanzsystems der Union angemessen zu mindern, 

sollten daher geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Ermittlung, Steuerung 

und Überwachung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber 

CCPs erwächst, zu fördern. In diesem Zusammenhang sollten die Richtlinien 

2013/36/EU und (EU) 2019/2034 geändert werden, um Instituten und 

Wertpapierfirmen nahezulegen, die notwendigen Schritte zur Anpassung ihrer 

Geschäftsmodelle zu unternehmen, um Kohärenz mit den durch die Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates+3 eingeführten neuen Clearinganforderungen zu wahren 

und ihre Verfahren der Risikosteuerung unter Berücksichtigung der Art, des 

Umfangs und der Komplexität ihrer Tätigkeiten am Markt insgesamt zu verbessern. 

Zwar verfügen die zuständigen Behörden bereits über umfassende 

Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse, um Unzulänglichkeiten in den Verfahren 

der Risikosteuerung der Institute und Wertpapierfirmen zu beheben, einschließlich 

der Anforderung, über zusätzliche Eigenmittel für Risiken zu verfügen, die durch 
                                                 
1  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung 
der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

2  Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 
2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64). 

+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 
(2022/0403(COD)) sowie in der entsprechenden Fußnote die Nummer, das Datum 
der Annahme und die Amtsblattfundstelle der Verordnung, einschließlich der ELI-
Kennung, einfügen. 

3  Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 
2017/1131 im Hinblick auf Maßnahmen zur Minderung übermäßiger 
Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien aus Drittstaaten und zur 
Steigerung der Effizienz der Clearingmärkte der Union (ABl. …). 
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die bestehenden Eigenkapitalanforderungen nicht oder nicht angemessen abgedeckt 

sind, doch sollten diese Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse mit zusätzlichen, 

spezifischeren Instrumenten und Befugnissen im Zusammenhang mit der Aufsicht 

über ein Risiko einer übermäßigen Konzentration, das aus Risikopositionen 

gegenüber CCPs erwächst, verstärkt werden. 

▌  
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(3) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Sicherstellung, dass Kreditinstitute, 

Wertpapierfirmen und die für sie zuständigen Behörden das Konzentrationsrisiko, 

das aus Risikopositionen gegenüber Tier-2-CCPs erwächst, die Dienstleistungen 

anbieten, die von wesentlicher Systemrelevanz sind, angemessen überwachen und 

mindern, und die Abschaffung der Obergrenzen für das Ausfallrisiko bei 

Derivategeschäften, die durch eine gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

zugelassene oder anerkannte CCP zentral gecleart werden, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des 

Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(4) Die Richtlinien 2009/65/EG, 2013/36/EU und (EU) 2019/2034 sollten daher 

entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG 

Die Richtlinie 2009/65/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Absatz 1 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

„u) ‚zentrale Gegenpartei‘ oder ‚CCP‘ eine CCP im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*.“ 

___________ 
* Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 

Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 
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2. Artikel 52 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

„Die Risikoposition gegenüber einer Gegenpartei des OGAW bei 

Derivategeschäften, die nicht durch eine gemäß Artikel 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 zugelassene oder gemäß Artikel 25 der genannten 

Verordnung anerkannte CCP zentral gecleart werden, darf jeweils folgende 

Sätze nicht überschreiten:“. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten können die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannte 

Anlagegrenze von 5 % auf höchstens 10 % anheben. Machen sie von 

dieser Möglichkeit Gebrauch, so darf jedoch der Gesamtwert der 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen der 

OGAW jeweils mehr als 5 % seines Sondervermögens anlegt, 40 % des 

Wertes seines Sondervermögens nicht überschreiten. Diese Begrenzung 

findet keine Anwendung auf Einlagen oder auf Derivategeschäfte, die mit 

Finanzinstituten getätigt werden, welche einer Aufsicht unterliegen.“ 

ii) Unterabsatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) von dieser Einrichtung erworbene Derivate, die nicht durch eine 

gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassene 

oder gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung anerkannte CCP 

zentral gecleart werden.“ 
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Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 2013/36/EU 

Die Richtlinie 2013/36/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung 

der Risiken, denen sie ▌ausgesetzt sind oder sein könnten, einschließlich kurz-, 

mittel- und langfristiger Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken 

(environmental, social and governance risks – ESG-Risiken) sowie des 

Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen 

Gegenparteien erwächst, unter Berücksichtigung der in Artikel 7a der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

festgelegten Bedingungen;“. 

___________ 
* Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 

Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 
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2. In Artikel 76 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Leitungsorgan konkrete Pläne und 

quantifizierbare Ziele gemäß den in Artikel 7a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

festgelegten Anforderungen ausarbeitet, um das Konzentrationsrisiko zu 

überwachen und zu bewältigen, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen 

Gegenparteien erwächst, die Dienstleistungen anbieten, die für die Union oder 

mindestens einen ihrer Mitgliedstaaten von wesentlicher Systemrelevanz sind.“ 

3. In Artikel 81 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die zuständigen Behörden bewerten und überwachen die Entwicklungen der Praxis 

der Institute in Bezug auf die Steuerung ihres Konzentrationsrisikos, das aus 

Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, einschließlich der 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 dieser Richtlinie ausgearbeiteten Pläne, sowie die 

Fortschritte bei der Anpassung der Geschäftsmodelle der Institute an die in 

Artikel 7a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 festgelegten Anforderungen.“ 
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4. In Artikel 100 wird folgender Absatz ▌angefügt: 

„(5) Die EBA arbeitet in Zusammenarbeit mit der ESMA gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ▌Leitlinien aus, um eine kohärente Methode 

für die Berücksichtigung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen 

gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, bei aufsichtlichen Stresstests 

festzulegen. 

Die EBA gibt die in Unterabsatz 1 genannten Leitlinien bis zum … 

[18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] heraus.“ 

5. In Artikel 104 Absatz 1 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

„o) wenn die zuständige Behörde der Auffassung ist, dass ein Risiko einer 

übermäßigen Konzentration besteht, das aus Risikopositionen gegenüber 

einer zentralen Gegenpartei erwächst, von Instituten zu verlangen, ihre 

Risikopositionen gegenüber dieser zentralen Gegenpartei zu verringern oder 

Risikopositionen über ihre Clearingkonten gemäß Artikel 7a der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 neu zuzuweisen▌.“ 
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Artikel 3 

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/2034 

Die Richtlinie (EU) 2019/2034 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung 

der Risiken, denen die Wertpapierfirmen tatsächlich oder potenziell ausgesetzt 

sind, oder der Risiken, die sie für andere tatsächlich oder potenziell darstellen, 

einschließlich des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber 

zentralen Gegenparteien erwächst, unter Berücksichtigung der in Artikel 7a der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 festgelegten Bedingungen.“ 

2. Artikel 29 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe ▌wird angefügt: 

„e) wesentliche Ursachen und Auswirkungen des Konzentrationsrisikos, das 

aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, sowie 

alle wesentlichen Auswirkungen auf die Eigenmittel.“ 

b) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe e stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass das Leitungsorgan konkrete Pläne und quantifizierbare Ziele im 

Einklang mit den in Artikel 7a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 festgelegten 

Anforderungen ausarbeitet, um das Konzentrationsrisiko zu überwachen und 

zu bewältigen, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien 

erwächst, die Dienstleistungen anbieten, die für die Union oder mindestens 

einen ihrer Mitgliedstaaten von wesentlicher Systemrelevanz sind.“ 
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3. In Artikel 36 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a bewerten und überwachen die 

zuständigen Behörden die Entwicklungen der Praxis der Wertpapierfirmen in Bezug 

auf die Steuerung ihres Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber 

zentralen Gegenparteien erwächst, einschließlich der gemäß Artikel 29 Absatz 1 

dieser Richtlinie ausgearbeiteten Pläne, sowie die Fortschritte bei der Anpassung der 

Geschäftsmodelle der Wertpapierfirmen an die in Artikel 7a der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 festgelegten Anforderungen.“ 

4. Artikel 39 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke von Artikel 29 ▌, Artikel 36, Artikel 37 Absatz 3 und 

Artikel 38 dieser Richtlinie sowie der Anwendung der Verordnung (EU) 

2019/2033 sind die zuständigen Behörden mindestens befugt,“. 

b) Folgender Buchstabe ▌wird angefügt: 

„n) von Wertpapierfirmen zu verlangen, ihre Risikopositionen gegenüber 

einer zentralen Gegenpartei zu verringern oder Risikopositionen über ihre 

Clearingkonten gemäß Artikel 7a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 neu 

zuzuweisen, wenn die zuständige Behörde der Auffassung ist, dass ein 

Risiko einer übermäßigen Konzentration, das aus Risikopositionen 

gegenüber dieser zentralen Gegenpartei erwächst, besteht.“ 
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Artikel 4 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [18 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens der Verordnung in Dokument 2022/0403(COD)] nachzukommen. Sie 

setzen die Kommission umgehend davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 5 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 6 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0350
Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte und 
Erleichterung des Kapitalzugangs für KMU – Änderung bestimmter 
Verordnungen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 600/2014
zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für 
Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine und mittlere 
Unternehmen (COM(2022)0762 – C9-0417/2022 – 2022/0411(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0762),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0417/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. März 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14 Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0302/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

                                                
1 ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 103.
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0411 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 und 
(EU) Nr. 600/2014 zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in 
der Union für Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine und 
mittlere Unternehmen* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 103. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kapitalmarktunion, die in der Mitteilung der Kommission vom 30. September 

2015 mit dem Titel „Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarktunion“ vorgestellt 

wurde, zielt auf die Entwicklung der Kapitalmärkte der Union und die Verringerung 

ihrer Zersplitterung entlang nationaler Grenzen ab, um den Unternehmen so den 

Zugang zu anderen Finanzierungsquellen als Bankkrediten zu ermöglichen und ihre 

Finanzierungsstruktur anzupassen, wenn sie reifen und größer werden. Eine stärker 

diversifizierte Finanzierung in Form von Fremd- und Eigenkapital wird die Risiken 

für die einzelnen Unternehmen und die Gesamtwirtschaft verringern und den 

Unternehmen in der Union, einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU), helfen, ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Es wird festgestellt, dass 

die Kapitalmarktunion schneller verwirklicht werden muss und dass die 

Investitionen das Niveau erreichen müssen, das aufgrund der politischen 

Prioritäten der Union in den Bereichen Umweltschutz, Digitalisierung und 

strategische Autonomie erforderlich ist. Fortschritte im Bereich der 

Börsennotierung sind ein notwendiger Schritt für die Kapitalmarktunion, vor 

allem auf kurze Sicht, aber als alleinige Maßnahme nicht ausreichend. 
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(2) Die Kapitalmarktunion erfordert einen wirksamen und effizienten 

Regulierungsrahmen, mit dem der Zugang zu öffentlichen 

Eigenkapitalfinanzierungen für Unternehmen, einschließlich KMU, unterstützt wird. 

Mit der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates3 wurde 

eine neue Art von Handelsplatz, der KMU-Wachstumsmarkt, geschaffen, um den 

Zugang zu Kapital insbesondere für KMU zu erleichtern. In der 

Richtlinie 2014/65/EU wurde auch die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, zu 

überwachen, wie die künftige Regulierung die Nutzung von KMU-

Wachstumsmärkten weiter unterstützen und fördern sollte, und weitere Anreize zu 

bieten, damit KMU über KMU-Wachstumsmärkte Zugang zu den Kapitalmärkten 

erhalten. Mit solchen Maßnahmen muss nicht nur sichergestellt werden, dass die 

KMU-Wachstumsmärkte eine zunehmend attraktive Möglichkeit für KMU bieten, 

sich Mittel zu beschaffen, sondern auch, dass die KMU mit der Zeit und bei Erfolg 

auch Zugang zu anderen Kapitalmärkten erhalten, wenn sie sich dafür 

entscheiden. 

                                                 
3 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=


 

 606 

(3) Mit der Verordnung (EU) 2019/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates4 

wurden verhältnismäßige Erleichterungen eingeführt, um die Nutzung der KMU-

Wachstumsmärkte zu fördern und die regulatorischen Anforderungen für Emittenten, 

die eine Zulassung von Wertpapieren auf KMU-Wachstumsmärkten beantragen, zu 

verringern, wobei gleichzeitig ein angemessenes Niveau des Anlegerschutzes und 

der Marktintegrität gewahrt bleibt. Dennoch müssen weitere Maßnahmen ergriffen 

werden, um den Zugang zu den öffentlichen Märkten der Union attraktiver und die 

regulatorische Behandlung von Unternehmen flexibler und ihrer Größe 

angemessener zu gestalten. Das Hochrangige Forum zur Kapitalmarktunion empfahl 

der Kommission, regulatorische Hindernisse zu beseitigen, die Unternehmen vom 

Zugang zu öffentlichen Märkten abhalten. Die Sachverständigengruppe für KMU hat 

detaillierte Empfehlungen dazu abgegeben, wie der Zugang von Unternehmen und 

insbesondere von KMU zu den öffentlichen Märkten der Union gefördert werden 

kann. 

                                                 
4 Verordnung (EU) 2019/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU und der Verordnungen 
(EU) Nr. 596/2014 und (EU) 2017/1129 zur Förderung der Nutzung von KMU-
Wachstumsmärkten (ABl. L 320 vom 11.12.2019, S. 1). 
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(4) Auf der Grundlage einer der Initiativen der Kommission im Rahmen ihrer Strategie 

zur Erholung nach der COVID-19-Pandemie, d. h. des Maßnahmenpakets für die 

Erholung der Kapitalmärkte, wurden gezielte Änderungen an den Verordnungen 

(EU) 2017/11295 und (EU) 2017/24026 des Europäischen Parlaments und des Rates 

sowie den Richtlinien 2014/65/EU und 2004/109/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates7 vorgenommen, um Unternehmen, die von der durch die Pandemie 

verursachten Wirtschaftskrise betroffen sind, die Beschaffung von Eigenkapital an 

den öffentlichen Märkten zu erleichtern, Investitionen in die Realwirtschaft zu 

fördern, die rasche Rekapitalisierung von Unternehmen zu ermöglichen und die 

Fähigkeit der Banken zur Finanzierung der Erholung zu verbessern. Insgesamt 

haben diese Maßnahmen aus verschiedenen Gründen jedoch nur eine begrenzte 

Wirkung gezeigt. 

                                                 
5 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu 
veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 
30.6.2017, S. 12). 

6 Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen 
und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und 
standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35). 

7 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
(ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 
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(5) Gestützt auf die Empfehlungen der Sachverständigengruppe für KMU und aufbauend 

auf der Verordnung (EU) 2019/2115 und den im Rahmen der Verordnung (EU) 

2021/337 des Europäischen Parlaments und des Rates8 angenommenen Maßnahmen 

sowie als Teil des Maßnahmenpakets für die Erholung der Kapitalmärkte hat sich die 

Kommission verpflichtet, eine Gesetzgebungsinitiative vorzulegen, um den Zugang 

zu den öffentlichen Märkten in der Union attraktiver zu gestalten, indem die 

Befolgungskosten gesenkt und erhebliche Hindernisse beseitigt werden, die 

Unternehmen, einschließlich KMU, vom Zugang zu öffentlichen Märkten in der 

Union abhalten. Der Anwendungsbereich der genannten Gesetzgebungsinitiative 

sollte im Hinblick auf die Erreichung ihrer Ziele weit gefasst sein und sich auf 

Hindernisse beziehen, die den Zugang der Unternehmen zu den öffentlichen Märkten 

betreffen, d. h. auf die Phasen vor dem Börsengang, den Börsengang und die Phase 

nach dem Börsengang. Der Schwerpunkt der Vereinfachung und der Beseitigung von 

Hindernissen sollte insbesondere auf dem Börsengang und der Phase nach dem 

Börsengang liegen, indem die aufwendigen Offenlegungspflichten für die Zulassung 

zum Handel an öffentlichen Märkten gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 und 

die aufwendigen laufenden Offenlegungspflichten gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates9 angegangen werden. 

                                                 
8 Verordnung (EU) 2021/337 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 im Hinblick auf 
den EU-Wiederaufbauprospekt und gezielte Anpassungen für Finanzintermediäre 
und der Richtlinie 2004/109/EG im Hinblick auf das einheitliche elektronische 
Berichtsformat für Jahresfinanzberichte zur Unterstützung der wirtschaftlichen 
Erholung von der COVID-19-Krise (ABl. L 68 vom 26.2.2021, S. 1). 

9 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. 
L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 
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(6) Verordnung (EU) 2017/1129 legt die Anforderungen an die Erstellung, Billigung und 

Verbreitung des Prospekts fest, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 

oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt, 

der sich in einem Mitgliedstaat befindet oder dort betrieben wird, zu veröffentlichen 

ist. Um die Attraktivität der öffentlichen Märkte in der Union zu erhöhen, müssen die 

Hindernisse beseitigt werden, die aufgrund der Länge, der Komplexität und der 

hohen Kosten der Prospektdokumentation entstehen, und zwar sowohl in den Fällen, 

in denen Unternehmen, einschließlich KMU, durch einen Börsengang erstmals 

Zugang zu den öffentlichen Märkten anstreben, als auch in den Fällen, in denen 

Unternehmen im Rahmen von Sekundäremissionen von Dividendenwerten oder 

Nichtdividendenwerten Zugang zu den öffentlichen Märkten erhalten. Aus 

demselben Grund sollten auch die lange Dauer des Prüfungs- und 

Billigungsverfahrens für diese Prospekte durch die zuständigen Behörden und die 

mangelnde Konvergenz dieser Verfahren in der Union angegangen werden. 

(7) Bei kleinen öffentlichen Angeboten von Wertpapieren könnten die Kosten für die 

Erstellung eines Prospekts im Verhältnis zum Gesamtgegenwert des Angebots 

unverhältnismäßig hoch sein. Die Verordnung (EU) 2017/1129 gilt nicht für 

öffentliche Angebote von Wertpapieren mit einem Gesamtgegenwert von weniger als 

1 000 000 EUR in der Union. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten in 

Anbetracht der unterschiedlichen Größe der Finanzmärkte in der Union öffentliche 

Angebote von Wertpapieren von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts 

ausnehmen, wenn der Gesamtgegenwert dieser Angebote unter einem bestimmten 

Schwellenwert liegt, den die Mitgliedstaaten zwischen 1 000 000 und 

8 000 000 EUR festlegen können. Einige Mitgliedstaaten haben von dieser 

Möglichkeit Gebrauch gemacht, was zu unterschiedlichen Schwellenwerten für die 

Ausnahmeregelungen geführt hat und Komplexität und Unklarheit sowohl für 

Emittenten als auch für Anleger mit sich bringt. Um die Komplexität im 

Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2017/1129 zu verringern und die 

Rechtsklarheit zu fördern, sollte der untere Schwellenwert von 1 000 000 EUR, unter 

dem die genannte Verordnung nicht anwendbar ist, aufgehoben werden. 
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(8) Um die Marktfragmentierung zu verringern und gleichzeitig der unterschiedlichen 

Größe der nationalen Kapitalmärkte in der Union Rechnung zu tragen, sollte das 

bestehende System, nach dem die Mitgliedstaaten verschiedene Schwellenwerte für 

Ausnahmen zwischen 1 000 000 EUR und 8 000 000 EUR festlegen können, durch 

ein neues System mit zwei Schwellenwerten ersetzt werden. Als 

Hauptschwellenwert sollte ein Schwellenwert mit einem aggregierten 

Gesamtgegenwert in der Union in Höhe von 12 000 000 EUR pro Emittent oder 

Anbieter über einen Zeitraum von 12 Monaten dienen, wobei die Mitgliedstaaten 

sich für die Anwendung eines Schwellenwerts in Höhe von 5 000 000 EUR 

entscheiden können sollten. Unterhalb des Schwellenwerts von entweder 

12 000 000 EUR oder 5 000 000 EUR sollten öffentliche Angebote von 

Wertpapieren von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts ausgenommen 

werden, sofern für diese Angebote kein Europäischer Pass erforderlich ist. Im Falle 

einer solchen Ausnahme sollten die Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit – aber 

nicht die Pflicht – haben, Emittenten dazu zu verpflichten, entweder ein Dokument 

mit den in Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Informationen 

oder ein Dokument mit den auf nationaler Ebene erforderlichen Informationen zu 

veröffentlichen, sofern der Umfang und der Grad dieser Informationen gegenüber 

den Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 gleichwertig 

sind oder geringer ausfallen. Diese Verordnung sollte jene Mitgliedstaaten in 

keiner Weise daran hindern, auf nationaler Ebene Vorschriften einzuführen, die 

es den Betreibern von multilateralen Handelssystemen (multilateral trading 

facilities – MTF) ermöglichen, den Inhalt des Zulassungsdokuments, das ein 

Emittent bei der Erstzulassung seiner Wertpapiere zum Handel zu erstellen hat, 

oder die Modalitäten für dessen Überprüfung festzulegen. 
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(9) Grenzüberschreitende öffentliche Angebote von Wertpapieren, die von der Pflicht 

zur Veröffentlichung eines Prospekts ausgenommen sind, sollten gegebenenfalls den 

nationalen Offenlegungspflichten der betreffenden Mitgliedstaaten unterliegen. 

Emittenten, Anbietern oder Personen, die die Zulassung von Wertpapieren zum 

Handel an einem geregelten Markt beantragen, sollte jedoch – soweit sie nicht der 

Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts unterliegen – der Europäische Pass 

gewährt werden, wenn sie sich freiwillig für die Erstellung eines Prospekts 

entscheiden. 

(10) Die Verordnung (EU) 2017/1129 enthält mehrere Bestimmungen zur Berechnung 

des Gesamtgegenwerts bei bestimmten öffentlichen Angeboten von Wertpapieren, 

einschließlich laufender öffentlicher Angebote von Wertpapieren, über einen 

Zeitraum von 12 Monaten. Um Emittenten, Anlegern und zuständigen Behörden 

gegenüber Klarheit zu schaffen und abweichende Ansätze in der Union zu 

vermeiden, muss festgelegt werden, wie der Gesamtgegenwert dieser öffentlichen 

Angebote von Wertpapieren über einen Zeitraum von 12 Monaten zu berechnen ist. 
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(11) Nach Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/1129 ist die 

Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt, die mit bereits 

zum Handel am selben geregelten Markt zugelassenen Wertpapieren fungibel sind, 

von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts ausgenommen, sofern die neu 

zugelassenen Wertpapiere über einen Zeitraum von 12 Monaten weniger als 20 % 

der bereits zum Handel am selben geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere 

ausmachen und sofern eine solche Zulassung nicht mit einem öffentlichen Angebot 

von Wertpapieren kombiniert wird. Um die Komplexität zu verringern und unnötige 

Kosten und Belastungen zu begrenzen, sollte diese Ausnahme auch für ein 

öffentliches Angebot gemäß Artikel 1 Absatz 4 der genannten Verordnung gelten. 

Aus denselben Gründen sollte der prozentuale Schwellenwert, der für die 

Inanspruchnahme der Ausnahme ausschlaggebend ist, sowohl für öffentliche 

Angebote als auch für die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 

erhöht werden. Darüber hinaus sollte die Ausnahme für öffentliche Angebote von 

Wertpapieren ein öffentliches Angebot von Wertpapieren umfassen, die zum Handel 

an einem geregelten Markt oder einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen werden 

sollen und die mit bereits zum Handel am selben geregelten Markt oder am selben 

KMU-Wachstumsmarkt zugelassenen Wertpapieren fungibel sind. Da 

Zeichnungsrechte untrennbar mit der Emission neuer Aktien verbunden sind, 

sollte das Zeichnungsrecht für Aktien, die mit bestehenden Aktien fungibel sind, 

unter diese Ausnahme fallen. Um den Schutz der Anleger, insbesondere der 

Kleinanleger, zu gewährleisten, sollte ein Dokument in Kurzform mit den 

wichtigsten Informationen für die Anleger der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden, wenn im Rahmen der Ausnahme fungible Wertpapiere angeboten werden. 

Das Dokument sollte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und bei der 

zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats hinterlegt werden, jedoch nicht 

deren Genehmigung unterliegen. 
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(12) Nach Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/1129 ist die 

Zulassung von Aktien zum Handel an einem geregelten Markt, die aus der 

Umwandlung oder dem Eintausch anderer Wertpapiere oder aus der Ausübung der 

mit anderen Wertpapieren verbundenen Rechte resultieren, von der Pflicht zur 

Veröffentlichung eines Prospekts ausgenommen, sofern die neu zugelassenen Aktien 

über einen Zeitraum von 12 Monaten weniger als 20 % der Zahl der Aktien 

derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel am selben geregelten Markt 

zugelassen sind. Dieser Schwellenwert von 20 % sollte an den Schwellenwert für die 

Ausnahme für Wertpapiere angeglichen werden, die mit bereits zum Handel am 

selben geregelten Markt zugelassenen Wertpapieren fungibel sind, da der Umfang 

der beiden Ausnahmen gleichwertig ist. 
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(13) Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt oder an 

einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, müssen die regelmäßigen und 

laufenden Offenlegungspflichten erfüllen, die in der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, 

der Richtlinie 2004/109/EG und – für Emittenten an KMU-Wachstumsmärkten – in 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission10 festgelegt sind. Wenn 

diese Unternehmen Wertpapiere emittieren, die mit Wertpapieren fungibel sind, die 

bereits zum Handel an diesen Arten von Handelsplätzen zugelassen sind, sollten sie 

von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts ausgenommen werden, da ein 

Großteil des geforderten Inhalts eines Prospekts bereits öffentlich zugänglich ist und 

die Anleger auf der Grundlage dieser Informationen handeln können. Eine solche 

Ausnahme sollte jedoch Schutzmaßnahmen unterliegen, mit denen sichergestellt 

wird, dass das die Wertpapiere emittierende Unternehmen den regelmäßigen und 

laufenden Offenlegungspflichten nach dem Unionsrecht nachgekommen ist und sich 

nicht in einem Restrukturierungs- oder eröffneten Insolvenzverfahren im Sinne 

des Unionsrechts befindet. Um den Schutz der Anleger, insbesondere der 

Kleinanleger, zu gewährleisten, sollte ferner weiterhin ein Dokument in Kurzform 

mit den wichtigsten Informationen für die Anleger der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden. Das Dokument sollte bei der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats hinterlegt werden, jedoch nicht deren Genehmigung 

unterliegen. Sind Zeichnungsrechte mit Wertpapieren verbunden, die unter die 

Ausnahme für das öffentliche Angebot oder die Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt fallen, so sollte die Ausnahme folglich auch für 

Zeichnungsrechte gelten, die das Vorrecht bestehender Aktionäre zur Zeichnung 

der unter die Ausnahme fallenden Wertpapiere betreffen. Wenn der Umfang der 

neuen Ausnahme andere bestehende Ausnahmen überflüssig macht, sollten diese 

anderen Ausnahmen aufgehoben werden. 

                                                 
10 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in 
Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die 
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 vom 
31.3.2017, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/109;Year2:2004;Nr2:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/56;Nr:2017;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/56;Nr:2017;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:1&comp=


 

 615 

(14) Gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe j der Verordnung (EU) 2017/1129 sind 

Kreditinstitute im Fall eines Angebots oder einer Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt bestimmter Nichtdividendenwerte, die dauernd oder wiederholt bis 

zu einem aggregierten Gegenwert von 75 000 000 EUR über einen Zeitraum von 

12 Monaten begeben werden, von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts 

ausgenommen. Mit der Verordnung (EU) 2021/337, die Teil des Maßnahmenpakets 

für die Erholung der Kapitalmärkte ist, wurde dieser Schwellenwert für einen 

begrenzten Zeitraum auf 150 000 000 EUR angehoben, um die Mittelbeschaffung für 

Kreditinstitute zu fördern und diesen Instituten einen Spielraum zu verschaffen, 

damit sie ihre Kunden in der Realwirtschaft unterstützen können. Um die 

Mittelbeschaffung von Emittenten, einschließlich Kreditinstituten, über die 

Kapitalmärkte weiterhin zu unterstützen, sollte der mit der Verordnung (EU) 

2021/337 eingeführte höhere Schwellenwert dauerhaft gemacht werden. 

(15) Um die Komplexität der Prospektdokumentation zu verringern und den Prospekt 

einheitlicher zu gestalten und so seine Lesbarkeit für Anleger in der gesamten Union 

zu verbessern – unabhängig davon, in welchem Land die Wertpapiere öffentlich 

angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden –, ist es 

notwendig, eine standardisierte Aufmachung des Prospekts sowohl für 

Dividendenwerte als auch für Nichtdividendenwerte einzuführen und 

vorzuschreiben, dass die im Prospekt enthaltenen Informationen in einer 

standardisierten Reihenfolge offengelegt werden, wobei darauf zu achten ist, dass 

die Prospekte nicht mit überflüssigen oder nebensächlichen Informationen 

überfrachtet werden. 
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(16) In bestimmten Fällen erreichen der Prospekt oder die zugehörigen Dokumente einen 

beträchtlichen Umfang, sodass die Anleger nicht mehr in der Lage sind, eine 

fundierte Anlageentscheidung zu treffen, und die Erstellung für Emittenten 

aufgrund der mit umfangreichen Prospekten verbundenen Kosten zu kostspielig 

wird. Darüber hinaus bestehen in der Union große Unterschiede hinsichtlich des 

Umfangs und der Aufmachung der Prospekte, was dem Ziel, die Konvergenz in der 

Kapitalmarktunion zu fördern, zuwiderläuft. Um die Lesbarkeit des Prospekts zu 

verbessern, die mit seiner Erstellung verbundenen Kosten für die Emittenten zu 

senken, Konvergenz in der Union zu schaffen und es den Anlegern zu erleichtern, 

Prospekte zu analysieren und sich darin zurechtzufinden, ist es notwendig, eine 

maximale Seitenanzahl festzulegen. Eine solche Seitenbegrenzung sollte jedoch nur 

für öffentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel der Aktien an einem 

geregelten Markt eingeführt werden. Eine Seitenbegrenzung wäre nicht angemessen 

für Dividendenwerte, die keine Aktien sind, oder für Nichtdividendenwerte, zu denen 

ein breites Spektrum unterschiedlicher, auch komplexer Instrumente gehört. Darüber 

hinaus sollte Folgendes von der Seitenbegrenzung ausgenommen werden: die 

Zusammenfassung, mittels Verweis aufgenommene Informationen, einschließlich 

eines von einer zuständigen Behörde gebilligten oder bei dieser hinterlegten 

einheitlichen Registrierungsformulars, in einem einheitlichen 

Registrierungsformular aufgenommene Informationen, die als Bestandteil eines 

Prospekts verwendet werden, und Informationen, die vorzulegen sind, wenn der 

Emittent eine komplexe finanztechnische Vorgeschichte hat, eine bedeutende 

finanzielle Verpflichtung eingegangen ist oder eine bedeutende 

Bruttoveränderung im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der 

Kommission11 vorliegt. 

                                                 
11 Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Aufmachung, des Inhalts, der Prüfung und der Billigung des 
Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission (ABl. L 166 vom 
21.6.2019, S. 26). 
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(17) Die standardisierte Aufmachung des Prospekts und die standardisierte Reihenfolge 

der im Prospekt offenzulegenden Informationen sollten in der vorliegenden 

Verordnung unabhängig davon festgelegt werden, ob ein Prospekt oder ein 

Basisprospekt als ein einziges Dokument erstellt wird oder aus mehreren 

Einzeldokumenten besteht, es sei denn, die Informationen werden in einem 

einheitlichen Registrierungsformular aufgenommen. Daher ist es erforderlich, dass 

in den Anhängen I, II und III der Verordnung (EU) 2017/1129 die standardisierte 

Reihenfolge der Abschnitte für die im Prospekt oder getrennt im 

Registrierungsformular und in der Wertpapierbeschreibung offenzulegenden 

Informationen festgelegt wird. Diese Anhänge sollten der Kommission als Grundlage 

für die Änderung delegierter Rechtsakte dienen, in denen eine standardisierte 

Aufmachung und Reihenfolge der Abschnitte des Prospekts, des Basisprospekts und 

der endgültigen Bedingungen, einschließlich der Offenlegungselemente innerhalb 

dieser Abschnitte, vorgeschrieben werden. Darüber hinaus ist es erforderlich, die 

standardisierte Reihenfolge der in der Prospektzusammenfassung offenzulegenden 

Informationen festzulegen. 

(18) Um den Aufwand für die Emittenten zu verringern, die die Zulassung von 

Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt in der Union beantragen 

und die Wertpapiere gleichzeitig Anlegern in einem Drittland anbieten oder privat 

bei ihnen platzieren und die andernfalls mehrere Dokumente erstellen müssten, 

sollten die Seitenbegrenzung sowie die standardisierte Aufmachung und die 

standardisierte Reihenfolge nicht für Prospekte im Zusammenhang mit der 

Zulassung solcher Wertpapiere zum Handel gelten. 
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(19) Zur Erreichung von Konvergenz in der Union in Bezug auf die Aufmachung der 

Prospekte sollte die ESMA verpflichtet werden, Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards auszuarbeiten, in denen – je nach Art des Prospekts und 

Art der angesprochenen Anleger – das Muster und das Layout der Prospekte, 

einschließlich der Schriftgröße und der stilistischen Anforderungen, festgelegt 

werden. Um die Anleger dabei zu unterstützen, sich in einem Prospekt 

zurechtzufinden, sollte die ESMA darüber hinaus verpflichtet werden, Leitlinien 

zur Verständlichkeit und zur Verwendung einfacher Sprache in Prospekten 

auszuarbeiten, damit sichergestellt ist, dass die darin enthaltenen Informationen – 

unter Berücksichtigung der Art des Prospekts und der Art der angesprochenen 

Anleger – präzise, klar und benutzerfreundlich sind. Die Kommission sollte diese 

technischen Durchführungsstandards im Wege von Durchführungsrechtsakten gemäß 

Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

erlassen. 

(20) Die Prospektzusammenfassung ist ein wesentliches Schlüsseldokument, das den 

Kleinanlegern als Orientierung dient, um den gesamten Prospekt besser zu verstehen 

und sich darin zurechtzufinden und so fundierte Anlageentscheidungen treffen zu 

können. Um die Prospektzusammenfassung für Kleinanleger besser lesbar und 

verständlicher zu gestalten, muss den Emittenten gestattet werden, die Informationen 

in der Prospektzusammenfassung in Form von Diagrammen, Abbildungen oder 

Tabellen darzustellen oder zusammenzufassen, wobei die Seitenbegrenzung gemäß 

Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 zu beachten ist. 
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(21) Gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 können Emittenten die maximale Länge der 

Prospektzusammenfassung um eine Seite erhöhen, wenn für die Wertpapiere eine 

Garantie gestellt wird, da sowohl Informationen über die Garantie als auch über den 

Garantiegeber bereitgestellt werden müssen. Handelt es sich jedoch um mehr als 

einen Garantiegeber, könnte eine zusätzliche Seite möglicherweise nicht ausreichen. 

Daher ist es bei Garantien, die von mehr als einem Garantiegeber gestellt werden, 

erforderlich, eine weitere Verlängerung der Prospektzusammenfassung zuzulassen. 

(22) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung der Anforderungen in Bezug 

auf die Prospektzusammenfassung sicherzustellen, sollte die ESMA verpflichtet 

werden, Entwürfe technischer Durchführungsstandards auszuarbeiten, in denen 

das Muster und das Layout der Zusammenfassungen, einschließlich der 

Schriftgröße und der stilistischen Anforderungen, festgelegt werden. Um die 

Kleinanleger dabei zu unterstützen, sich in der Prospektzusammenfassung 

zurechtzufinden, sollte die ESMA darüber hinaus verpflichtet werden, Leitlinien 

zur Verständlichkeit und zur Verwendung einfacher Sprache in 

Zusammenfassungen auszuarbeiten, damit sichergestellt ist, dass die darin 

enthaltenen Informationen präzise, klar und benutzerfreundlich sind. Die 

Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards im Wege von 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erlassen. 
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(23) Gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 kann ein Emittent, der in zwei 

aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren die Billigung eines einheitlichen 

Registrierungsformulars von der für ihn zuständigen Behörde erhalten hat, den Status 

eines Daueremittenten haben und alle künftigen einheitlichen 

Registrierungsformulare und etwaige Änderungen ohne vorherige Billigung 

hinterlegen. Um unnötige Belastungen zu verringern und Anreize für die 

Verwendung des einheitlichen Registrierungsformulars zu schaffen, sollte dieser 

Zeitraum auf ein Geschäftsjahr verkürzt werden. Diese Verkürzung wird den 

Anlegerschutz nicht beeinträchtigen, da ein einheitliches Registrierungsformular und 

etwaige Änderungen nicht als Bestandteil eines Prospekts verwendet werden können, 

ohne von der jeweils zuständigen Behörde gebilligt worden zu sein. Außerdem kann 

eine zuständige Behörde ein bei ihr hinterlegtes einheitliches Registrierungsformular 

nachträglich überprüfen, wenn sie dies für erforderlich hält, und gegebenenfalls 

Änderungen fordern. 
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(24) Um den Börsengang privater Unternehmen auf den öffentlichen Märkten in der 

Union zu erleichtern und allgemein unnötige Kosten und Belastungen für 

Unternehmen, die Wertpapiere öffentlich anbieten oder die Zulassung zum Handel 

an einem geregelten Markt anstreben, zu verringern, sollte der Prospekt sowohl für 

Dividendenwerte als auch für Nichtdividendenwerte erheblich gestrafft werden, 

wobei gleichzeitig ein ausreichend hoher Anlegerschutz zu gewährleisten ist. 

(25) Während der Umfang der Offenlegung im EU-Wachstumsprospekt für KMU zu 

präskriptiv ist, scheint er für Unternehmen, die eine Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt anstreben, zweckmäßig zu sein. Daher sollten die Anhänge I, II und 

III der Verordnung (EU) 2017/1129 an den Umfang der Offenlegung des EU-

Wachstumsprospekts angepasst werden, wobei die entsprechenden Anhänge der 

Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission als Referenz dienen sollten. 
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(26) Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten 

berücksichtigen Anleger zunehmend Informationen zu ESG-Aspekten, um fundierte 

Anlageentscheidungen zu treffen. Es ist daher notwendig, Grünfärberei zu 

verhindern, indem festgelegt wird, dass ESG-bezogene Informationen gegebenenfalls 

im Prospekt für öffentlich angebotene oder zum Handel an einem geregelten Markt 

zugelassene Dividendenwerte oder Nichtdividendenwerte enthalten sein müssen. 

Diese Anforderung sollte sich jedoch nicht mit der Anforderung überschneiden, die 

in anderen Rechtsakten der Union zur Bereitstellung dieser Informationen festgelegt 

ist. Unternehmen, die Dividendenwerte öffentlich anbieten oder die Zulassung zum 

Handel von Dividendenwerten an einem geregelten Markt beantragen, sollten daher 

für die von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeiträume den 

Lagebericht und den konsolidierten Lagebericht, der die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates12 enthält, mittels Verweis in den Prospekt aufnehmen. 

Darüber hinaus sollte die Kommission ermächtigt werden, Schemata zu erstellen, in 

denen die ESG-bezogenen Informationen festgelegt werden, die in Prospekten für 

Nichtdividendenwerte enthalten sein müssen, die damit beworben werden, dass sie 

ESG-Faktoren berücksichtigen oder ESG-Ziele verfolgen. Die Kommission sollte für 

Kohärenz zwischen den in einem Prospekt offenzulegenden Informationen und 

gegebenenfalls den Offenlegungen zu Nachhaltigkeitsaspekten gemäß der 

Richtlinie 2013/34/EU oder gegebenenfalls denjenigen gemäß der Verordnung 

(EU) 2023/2631 des Europäischen Parlaments und des Rates13 sorgen, ohne den 

freiwilligen Charakter der Kennzeichnung und der fakultativen Vorlagen gemäß 

der genannten Verordnung zu untergraben. 

                                                 
12 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit 
verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur 
Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. 
L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 

13 Verordnung (EU) 2023/2631 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch 
nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften 
Anleihen (ABl. L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj). 
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(27) Nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 kann ein vereinfachter Prospekt für 

Sekundäremissionen von Unternehmen erstellt werden, die bereits seit mindestens 

18 Monaten ununterbrochen zum Handel an einem geregelten Markt oder einem 

KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind. Der Umfang der Offenlegung in den 

vereinfachten Prospekten für Sekundäremissionen wird jedoch nach wie vor als zu 

präskriptiv und zu nahe an einem Standardprospekt angesehen, als dass dies für 

Sekundäremissionen von Unternehmen, deren Wertpapiere bereits zum Handel an 

einem geregelten Markt oder einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind und die 

regelmäßigen und laufenden Offenlegungspflichten unterliegen, einen wesentlichen 

Unterschied bedeuten würde. Um die Notierungsunterlagen verständlicher zu 

gestalten und damit den Anlegerschutz zu verbessern und gleichzeitig die Kosten und 

die Belastung der Emittenten zu verringern, sollte ein neuer und effizienterer EU-

Folgeprospekt für solche Sekundäremissionen eingeführt werden. Zur Verringerung 

der Belastung der Emittenten und zum Schutz der Anleger ist es jedoch notwendig, 

eine Übergangsfrist für Prospekte vorzusehen, die im Rahmen der vereinfachten 

Offenlegungsregelung für Sekundäremissionen vor dem Datum der Anwendung der 

neuen Regelung gebilligt wurden. Ein solcher EU-Folgeprospekt sollte mehreren 

Kategorien von Emittenten, deren Wertpapiere mindestens während der letzten 

18 Monate ununterbrochen zum Handel an einem geregelten Markt oder an einem 

KMU-Wachstumsmarkt zugelassen waren, oder Anbietern dieser Wertpapiere zur 

Verfügung stehen. Mithilfe dieser Kriterien sollte sichergestellt werden, dass diese 

Emittenten die in der Richtlinie 2004/109/EG, gegebenenfalls in der Verordnung 

(EU) Nr. 596/2014 oder gegebenenfalls in der Delegierten Verordnung (EU) 

2017/565 festgelegten regelmäßigen und laufenden Offenlegungspflichten erfüllt 

haben. ▌ 
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(28) Damit Emittenten in vollem Umfang die Vorteile des EU-Folgeprospekts als einen 

vereinfachten Prospekttyp nutzen können, sollte sein Anwendungsbereich weit 

gefasst sein und öffentliche Angebote oder die Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt von Wertpapieren umfassen, die mit bereits zum Handel 

zugelassenen Wertpapieren fungibel oder nicht fungibel sind. Damit erfolgreiche 

Unternehmen die Möglichkeit haben, sich zu vergrößern und ein breiteres 

Spektrum von Anlegern anzusprechen, sollte der EU-Folgeprospekt darüber 

hinaus Unternehmen zur Verfügung stehen, die einen Übergang von einem KMU-

Wachstumsmarkt zu einem geregelten Markt anstreben, sofern ihre Wertpapiere 

mindestens während der letzten 18 Monate an einem KMU-Wachstumsmarkt 

ununterbrochen zum Handel zugelassen waren. Ein Emittent, der nur über 

Nichtdividendenwerte verfügt, die zum Handel an einem geregelten Markt oder 

einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, sollte jedoch keinen EU-

Folgeprospekt für die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt für 

Dividendenwerte erstellen dürfen, da dies die Offenlegung eines vollständigen 

Prospekts erfordert, damit die Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen 

können. 
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(29) Seit dem 31. Dezember 2022 darf der in der Verordnung (EU) 2017/1129 genannte 

EU-Wiederaufbauprospekt nicht länger verwendet werden. Der EU-

Wiederaufbauprospekt war insofern vorteilhaft, als er aus einem einzigen Dokument 

bestand, dessen Umfang begrenzt war, weshalb er für die Emittenten leicht zu 

erstellen und für die Anleger leicht zu verstehen war. Aus diesen Gründen sollte in 

Fällen, in denen sich der Prospekt auf Aktien bezieht und daher einer 

Seitenbegrenzung unterliegt, ein EU-Folgeprospekt eingeführt werden, der einem 

ähnlichen Modell folgt und demselben verkürzten Prüfungszeitraum unterliegen 

sollte wie der EU-Wiederaufbauprospekt. Der verkürzte Prüfungszeitraum sollte 

jedoch nicht im Falle eines Übergangs von einem KMU-Wachstumsmarkt zu 

einem geregelten Markt gelten. Ferner sollte der EU-Folgeprospekt aus 

naheliegenden Gründen keine mit der COVID-19-Krise zusammenhängenden 

Offenlegungen erfordern. Da der EU-Folgeprospekt sowohl den vereinfachten 

Prospekt für Sekundäremissionen als auch den EU-Wiederaufbauprospekt ersetzen 

sollte, sollte er dauerhaft sein und sowohl für Sekundäremissionen von 

Dividendenwerten als auch von Nichtdividendenwerten zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus sollte seine Verwendung keinen Beschränkungen unterliegen, die 

über das Erfordernis einer ununterbrochenen Mindestdauer der Zulassung der 

betreffenden Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt oder einem KMU-

Wachstumsmarkt hinausgehen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=


 

 626 

(30) Der EU-Folgeprospekt sollte eine verkürzte Zusammenfassung als nützliche 

Informationsquelle für ▌Kleinanleger enthalten. Diese Zusammenfassung sollte am 

Anfang des EU-Folgeprospekts stehen und sich auf die wichtigsten Informationen 

konzentrieren, damit die Anleger entscheiden können, welche öffentlichen Angebote 

und Zulassungen von Wertpapieren sie eingehender prüfen, und anschließend den 

EU-Folgeprospekt als Ganzes prüfen, um eine fundierte Anlageentscheidung zu 

treffen. Die Zusammenfassung sollte jedoch nicht für die Zulassung von 

Nichtdividendenwerten gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 

erforderlich sein. 

(31) Damit der EU-Folgeprospekt ein harmonisiertes Dokument ist und seine Lesbarkeit 

für Anleger in der gesamten Union erleichtert wird – unabhängig davon, in welchem 

Land die Wertpapiere öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten 

Markt zugelassen werden –, sollte seine Aufmachung sowohl bei Dividendenwerten 

als auch bei Nichtdividendenwerten standardisiert werden. Aus demselben Grund 

sollten die Informationen im EU-Folgeprospekt in einer standardisierten Reihenfolge 

offengelegt werden. Um Sekundäremissionen von Nichtdividendenwerten, auch im 

Rahmen von Angebotsprogrammen, zu unterstützen, sollte der 

Anwendungsbereich des EU-Folgeprospekts für Nichtdividendenwerte weit gefasst 

sein und den Emittenten die Möglichkeit geben, diesen Prospekt als ein einziges 

Dokument oder in mehreren Einzeldokumenten zu erstellen. 
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(32) Um die Lesbarkeit des EU-Folgeprospekts zu verbessern und es den Anlegern zu 

erleichtern, ihn zu analysieren und sich darin zurechtzufinden, sollten 

Sekundäremissionen von Aktien einer Seitenbegrenzung unterliegen. Eine 

Seitenbegrenzung wäre jedoch nicht angemessen für die breite Kategorie der 

Dividendenwerte, die keine Aktien oder Nichtdividendenwerte sind, zu denen ein 

breites Spektrum unterschiedlicher, auch komplexer Instrumente gehört. Darüber 

hinaus sollte Folgendes von der Seitenbegrenzung ausgenommen werden: die 

Zusammenfassung, mittels Verweis aufgenommene Informationen, einschließlich 

eines von einer zuständigen Behörde gebilligten oder bei dieser hinterlegten 

einheitlichen Registrierungsformulars, in einem einheitlichen 

Registrierungsformular aufgenommene Informationen, die als Bestandteil eines 

Prospekts verwendet werden, und Informationen, die vorzulegen sind, wenn der 

Emittent eine komplexe finanztechnische Vorgeschichte hat, eine bedeutende 

finanzielle Verpflichtung eingegangen ist oder eine bedeutende Bruttoveränderung 

vorliegt. 
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(33) Eines der zentralen Ziele der Kapitalmarktunion ist die Erleichterung des Zugangs 

von KMU zu öffentlichen Märkten in der Union, um diesen KMU andere 

Finanzierungsquellen als Bankkredite zu erschließen und ihnen so die Möglichkeit 

zu geben, sich zu vergrößern und zu wachsen. Die Kosten für die Erstellung eines 

Prospekts könnten für KMU, die Wertpapiere öffentlich anbieten wollen, 

abschreckend wirken, zumal die Gegenleistung für solche Angebote in der Regel 

gering ist. Der EU-Wachstumsprospekt ist ein vereinfachter Prospekt, der mit der 

Verordnung (EU) 2017/1129 eingeführt wurde und für KMU und wenige andere 

Kategorien von Begünstigten, einschließlich Unternehmen mit einer 

Marktkapitalisierung von bis zu 500 Mio. EUR, deren Wertpapiere bereits zum 

Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, verfügbar ist. Ziel des 

EU-Wachstumsprospekts war, die Kosten für die Erstellung eines Prospekts durch 

kleinere Emittenten zu senken und gleichzeitig den Anlegern wesentliche 

Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie das Angebot bewerten und eine 

fundierte Anlageentscheidung treffen können. Emittenten, die einen EU-

Wachstumsprospekt erstellen, können zwar ganz erhebliche Kosteneinsparungen 

erzielen, aber der Umfang der Offenlegung eines EU-Wachstumsprospekts wird nach 

wie vor als zu präskriptiv und zu nahe an einem Standardprospekt angesehen, als 

dass dies für KMU einen wesentlichen Unterschied bedeuten würde. Es besteht daher 

Bedarf an einem EU-Wachstums-Emissionsprospekt mit geringeren Anforderungen, 

um die Notierungsunterlagen für KMU noch weniger komplex und aufwendig zu 

gestalten und den KMU noch größere Einsparungen zu ermöglichen. Zur 

Verringerung der Belastung der Emittenten und zum Schutz der Anleger ist es jedoch 

notwendig, eine Übergangsfrist für EU-Wachstumsprospekte vorzusehen, die vor 

dem Datum der Anwendung der neuen Regelung gebilligt wurden. 
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(34) Unter Berücksichtigung des Umfangs der Offenlegung des EU-Wachstumsprospekts 

und einiger der einfachsten Zulassungsdokumente, die einige KMU-

Wachstumsmärkte von den Emittenten verlangen, wenn sie von der Pflicht zur 

Veröffentlichung eines Prospekts ausgenommen sind, und deren Inhalt in den 

Regelwerken der KMU-Wachstumsmärkte festgelegt ist, sollten in Bezug auf den 

Inhalt des EU-Wachstums-Emissionsprospekts geringe Anforderungen gestellt 

werden. Die eingeschränkten Informationen, die in einem EU-Wachstums-

Emissionsprospekt offenzulegen sind, sollten der Größe der an KMU-

Wachstumsmärkten notierten Unternehmen und ihrem Mittelbeschaffungsbedarf 

entsprechen und ein angemessenes Niveau des Anlegerschutzes gewährleisten. Der 

EU-Wachstums-Emissionsprospekt sollte aus einem einzigen Dokument bestehen, 

damit sich die Erstellung des Dokuments durch die Unternehmen, insbesondere 

KMU, einfach und unkompliziert gestaltet und es für die Anleger leicht lesbar ist. 

(35) Der EU-Wachstums-Emissionsprospekt sollte für KMU, für andere Emittenten als 

KMU, deren Wertpapiere zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen 

sind oder zugelassen werden sollen, und für kleine nicht börsennotierte 

Unternehmen, deren Gesamtgegenwert der öffentlich angebotenen Wertpapiere über 

einen Zeitraum von 12 Monaten nicht über 50 000 000 EUR liegt, zur Verfügung 

stehen. Zur Vermeidung eines zweistufigen Offenlegungsstandards an geregelten 

Märkten in Abhängigkeit von der Größe des Emittenten sollte der EU-Wachstums-

Emissionsprospekt nicht für Unternehmen zur Verfügung stehen, deren Wertpapiere 

bereits zum Handel an geregelten Märkten zugelassen sind oder zugelassen werden 

sollen. Um jedoch den Übergang zu einem geregelten Markt zu erleichtern und den 

Emittenten die Möglichkeit zu geben, eine breitere Anlegerbasis anzusprechen, 

sollten Emittenten, deren Wertpapiere bereits mindestens während der letzten 

18 Monate ununterbrochen zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 

zugelassen waren, einen EU-Folgeprospekt für den Übergang zu ▌einem geregelten 

Markt verwenden können. 
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(36) Der EU-Wachstums-Emissionsprospekt sollte als nützliche Informationsquelle für 

Kleinanleger eine verkürzte Zusammenfassung enthalten, die dieselbe Aufmachung 

und denselben Inhalt hat wie die Zusammenfassung des EU-Folgeprospekts. Diese 

Zusammenfassung sollte am Anfang des EU-Wachstums-Emissionsprospekts stehen 

und sich auf die wichtigsten Informationen konzentrieren, damit die Anleger 

entscheiden können, welche öffentlichen Angebote von Wertpapieren sie 

eingehender prüfen, und anschließend den EU-Wachstums-Emissionsprospekt als 

Ganzes prüfen, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. 
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(37) Der EU-Wachstums-Emissionsprospekt sollte ein harmonisiertes Dokument sein, 

das für Emittenten, insbesondere KMU, leicht zu erstellen und für Anleger leicht 

lesbar ist – unabhängig davon, in welchem Land der Union die betreffenden 

Wertpapiere öffentlich angeboten ▌werden. Die Aufmachung sollte daher sowohl für 

Dividendenwerte als auch für Nichtdividendenwerte standardisiert sein, und die im 

EU-Wachstums-Emissionsprospekt enthaltenen Informationen sollten in einer 

standardisierten Reihenfolge offengelegt werden. Um den EU-Wachstums-

Emissionsprospekt weiter zu vereinheitlichen, seine Lesbarkeit zu verbessern und es 

den Anlegern zu erleichtern, ihn zu analysieren und sich darin zurechtzufinden, sollte 

für den Fall, dass ein EU-Wachstums-Emissionsprospekt für ▌Emissionen von 

Aktien erstellt wird, eine Seitenbegrenzung eingeführt werden. Diese 

Seitenbegrenzung sollte auch wirksam dazu beitragen, dass die Anleger die 

erforderlichen Informationen erhalten, um fundierte Anlageentscheidungen treffen zu 

können, und im Hinblick auf die geringeren Anforderungen an den Inhalt des EU-

Wachstums-Emissionsprospekts effizient sein. Eine Seitenbegrenzung wäre jedoch 

unangemessen für die breite Kategorie der Dividendenwerte, die keine Aktien oder 

Nichtdividendenwerte sind, zu denen ein breites Spektrum unterschiedlicher, auch 

komplexer Instrumente gehört. Darüber hinaus sollte Folgendes von der 

Seitenbegrenzung ausgenommen werden: die Zusammenfassung, die mittels 

Verweis aufgenommenen Informationen und die Informationen, die vorzulegen sind, 

wenn der Emittent eine komplexe finanztechnische Vorgeschichte hat oder eine 

bedeutende finanzielle Verpflichtung eingegangen ist oder wenn eine bedeutende 

Bruttoveränderung vorliegt. 
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(38) Der EU-Folgeprospekt und der EU-Wachstums-Emissionsprospekt sollten den 

Standardprospekt gemäß Verordnung (EU) 2017/1129 ergänzen. Sofern nicht 

ausdrücklich anders angegeben, sind daher alle Verweise auf den Begriff „Prospekt“ 

in der Verordnung (EU) 2017/1129 so zu verstehen, dass sie sich auf sämtliche 

verschiedenen Formen von Prospekten beziehen, einschließlich des EU-

Folgeprospekts und des EU-Wachstums-Emissionsprospekts. Der freiwillige 

Charakter der Prospekttypen bedeutet, dass ein Emittent zwischen den verfügbaren 

Prospekttypen wählen kann, wenn ein öffentliches Angebot oder die Zulassung 

zum Handel an einem geregelten Markt einen Prospekt erfordert. 

(39) Um das Vertrauen in die Verwendung des EU-Folgeprospekts und des EU-

Wachstums-Emissionsprospekts zu fördern, ist es wichtig, dass ihre Wirksamkeit 

und ihr Anwendungsbereich klar sind, da der EU-Folgeprospekt und der EU-

Wachstums-Emissionsprospekt sowohl bei inländischen als auch bei 

grenzüberschreitenden Angeboten oder Zulassungen zum Handel derselben 

Haftungsregelung unterliegen wie ein vollständiger Prospekt. Wenn ein Emittent 

zur Verwendung eines EU-Folgeprospekts oder eines EU-Wachstums-

Emissionsprospekts berechtigt ist, durch die die Vorbereitung der zugrunde 

liegenden Transaktion effizienter und weniger aufwendig gemacht wird, und keine 

anderen wesentlichen Erwägungen gegen die Verwendung einer dieser Prospekte 

vorliegen, sollte daher die Wahl des Emittenten aus den ihm zur Verfügung 

stehenden Prospekttypen geschützt werden, und weder Berater noch zuständige 

Behörden sollten den Emittenten zur Erstellung eines vollständigen Prospekts 

veranlassen, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist. 
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(40) Die für den Emittenten und seine Wertpapiere wesentlichen und spezifischen 

Risikofaktoren sollten im Prospekt genannt werden. Aus diesem Grund werden die 

Risikofaktoren entsprechend ihrer Beschaffenheit in eine begrenzte Anzahl von 

Risikokategorien eingestuft. Um die Belastung für die Emittenten zu verringern, 

sollte die Anforderung, eine Rangfolge der wesentlichsten Risikofaktoren 

aufzustellen, jedoch durch eine Anforderung ersetzt werden, nach der die 

wesentlichsten Risikofaktoren für jede Kategorie entsprechend der durch den 

Emittenten durchgeführten Beurteilung in einer Liste aufzuführen sind. Um den 

Prospekt verständlicher zu machen und es den Anlegern zu erleichtern, fundierte 

Anlageentscheidungen zu treffen, muss festgelegt werden, dass die Emittenten den 

Prospekt nicht mit allgemeinen Risikofaktoren überfrachten sollten, die nur als 

Haftungsausschlüsse dienen oder die spezifischen Risikofaktoren, die die Anleger 

kennen sollten, verschleiern könnten. 

(41) Nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 hat der Anleger in Fällen, 

in denen der endgültige Emissionskurs oder das endgültige Emissionsvolumen der 

Wertpapiere, die öffentlich angeboten werden sollen, nicht in den Prospekt 

aufgenommen werden können, ein Widerrufsrecht, das er innerhalb von zwei 

Arbeitstagen nach Hinterlegung des endgültigen Emissionskurses oder des 

endgültigen Emissionsvolumens ausüben kann. Um den Anlegerschutz zu erhöhen, 

sollte die Frist, innerhalb der Anleger dieses Widerrufsrecht ausüben können, 

verlängert werden. ▌ 
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(42) Nach Artikel 19 der Verordnung (EU) 2017/1129 haben Emittenten die Möglichkeit, 

bestimmte Informationen mittels Verweis in den Prospekt aufzunehmen. Diese 

Möglichkeit wurde eingeführt, um den Aufwand für die Emittenten zu verringern 

und eine Doppelung mit Informationen, die bereits im Rahmen anderer 

Finanzdienstleistungsvorschriften der Union offengelegt und veröffentlicht wurden, 

zu vermeiden. Die Möglichkeit, Informationen mittels Verweis aufzunehmen, wird 

künftig weiter erleichtert, sobald die Anleger in der Lage sind, über das mit der 

Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates14 

eingerichtete zentrale europäische Zugangsportal auf wirksamere und effizientere 

Weise darauf zuzugreifen. Dieses Portal sollte es Anlegern ermöglichen, die meisten 

relevanten Informationen an einem einzigen Ort zu finden, wodurch der Zugang zu 

Informationen, die mittels Verweis in Prospekte aufgenommen werden, weiter 

erleichtert wird. Ferner sollten Unternehmen ▌die Möglichkeit haben, 

Informationen, die nicht in einem Prospekt offengelegt werden müssen, auf 

freiwilliger Basis mittels Verweis aufzunehmen, sofern diese Informationen die in 

der Verordnung (EU) 2017/1129 über die Aufnahme von Informationen mittels 

Verweis festgelegten Bedingungen erfüllen. 

(43) Um unnötige Kosten und Belastungen zu beseitigen und die Effizienz und 

Wirksamkeit der Aufnahme von Informationen mittels Verweis in den Prospekt zu 

erhöhen, sollte präzisiert werden, dass Unternehmen entgegen den in der 

Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 genannten Fällen nicht verpflichtet sein 

sollten, einen Nachtrag mit neuen jährlich oder unterjährig vorzulegenden 

Finanzinformationen in einem noch gültigen Basisprospekt zu veröffentlichen. 

Die neuen jährlich oder unterjährig vorzulegenden Finanzinformationen sollten 

stattdessen mittels Verweis in den Basisprospekt aufgenommen werden, sofern die 

Bedingungen für die Aufnahme mittels Verweis, etwa die elektronische 

Veröffentlichung und die Sprachanforderungen, erfüllt sind. Die Unternehmen 

sollten jedoch die Möglichkeit haben, diese Informationen freiwillig in einem 

Nachtrag zu veröffentlichen. 

                                                 
14 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals 
für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2859;Year2:2023;Nr2:2859&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/97;Nr:2019;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2859;Year2:2023;Nr2:2859&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2859;Year2:2023;Nr2:2859&comp=


 

 635 

(44) In der Verordnung (EU) 2017/1129 wird die Konvergenz und Harmonisierung der 

Vorschriften im Zusammenhang mit der Prüfung und Billigung von Prospekten 

durch die zuständigen Behörden gefördert. Insbesondere die Kriterien für die 

Prüfung der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz des Prospekts wurden 

▌in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 festgelegt. Diese Liste von Kriterien 

ist jedoch nicht erschöpfend, da es möglich sein sollte, Entwicklungen und 

Innovationen auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen. Daher gestattet die 

Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 den zuständigen Behörden die Anwendung 

zusätzlicher Kriterien für die Prüfung und Billigung von Prospekten, wenn dies für 

den Anlegerschutz erforderlich ist. Nach dem Bericht über die vergleichende 

Analyse, der von der mit der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates2 errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde – European Securities and 

Markets Authority, ESMA) erstellt wurde, hat diese Möglichkeit zu wesentlichen 

Unterschieden in der Art und Weise geführt, wie die zuständigen Behörden 

zusätzliche Prüfkriterien anwenden und die Emittenten auffordern, in dem von ihnen 

geprüften Prospekt zusätzliche Informationen vorzulegen. ▌ 
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(45) Um die Konvergenz und Harmonisierung der Überwachungstätigkeiten der 

zuständigen Behörden in Bezug auf die Prospekte zu fördern, wodurch den 

Emittenten Sicherheit und den Anlegern Vertrauen geboten werden soll, ist es 

angebracht, die Umstände, unter denen eine zuständige Behörde solche 

zusätzlichen Kriterien anwenden kann, die Art der zusätzlichen Informationen, 

deren Offenlegung die zuständigen Behörden zusätzlich zu den für die Erstellung 

eines Prospekts, eines EU-Folgeprospekts oder eines EU-Wachstums-

Emissionsprospekts erforderlichen Informationen, einschließlich der Art der 

zusätzlichen Informationen, die nach den zusätzlichen Kriterien offenzulegen sind, 

fordern können, sowie den Zeitplan für die Billigung des Prospekts zu präzisieren. 

(46) Um sicherzustellen, dass die Emittenten zeitnah über das Ergebnis der Prüfung 

ihres Prospekts unterrichtet werden, sollten die zuständigen Behörden zur 

Einhaltung einer klaren Frist für ihre Prüfung verpflichtet werden. Unterlässt es 

eine zuständige Behörde, innerhalb der Frist eine Entscheidung über den Prospekt 

zu treffen, so sollte sie dem Emittenten, dem Anbieter oder der die Zulassung zum 

Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person und der ESMA die 

Gründe für diese Unterlassung mitteilen; die ESMA sollte jährlich einen 

aggregierten Bericht über die Einhaltung der festgelegten Fristen durch die 

zuständigen Behörden veröffentlichen. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um einer etwaigen 

Nichteinhaltung der festgelegten Fristen für die Entscheidung über den Prospekt 

durch die zuständigen Behörden entgegenzuwirken. Eine solche Unterlassung 

sollte jedoch nicht als Billigung des Antrags gelten. 

www.parlament.gv.at



 

 637 

(47) Ferner sollte ein maximaler Zeitrahmen für den Abschluss des 

Prüfungsverfahrens und für die Entscheidung der zuständigen Behörde über den 

Prospekt festgelegt werden. Da die Dauer des Prüfungsverfahrens von Faktoren 

beeinflusst wird, die sich der Kontrolle der zuständigen Behörde entziehen, sollte 

der Zeitrahmen als die maximale Gesamtdauer des Verfahrens festgelegt werden, 

die sowohl die Tätigkeiten der die Billigung eines Prospekts beantragenden Person 

als auch der zuständigen Behörde umfasst. Da es schwierig sein kann, alle 

Situationen vorherzusehen, in denen die Prüfung nicht innerhalb des festgelegten 

Zeitrahmens abgeschlossen werden kann, ist es wichtig, Bedingungen für 

mögliche Abweichungen von diesem Zeitrahmen vorzusehen. Darüber hinaus 

sollte ebenso wie bei den in Artikel 20 festgelegten Fristen eine Unterlassung 

durch die zuständige Behörde, innerhalb dieses maximalen Zeitrahmens eine 

Entscheidung über den Prospekt zu treffen, nicht als Billigung des Prospekts 

gelten. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte in der Begriffsbestimmung des 

Ausdrucks „Billigung“ auch klargestellt werden, dass sie nicht die Richtigkeit der 

Informationen in einem Prospekt betrifft. 

www.parlament.gv.at



 

 638 

(48) Die ESMA hat eine vergleichende Analyse der Prüfung und Billigung von 

Prospekten durch die zuständigen Behörden durchgeführt, und der Bericht über 

die vergleichende Analyse wurde vor der Vorlage des Kommissionsvorschlags für 

diese Änderungsverordnung veröffentlicht. Da die ESMA gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu jedem ihr angemessen erscheinenden Zeitpunkt 

vergleichende Analysen durchführen kann, ist es nicht erforderlich, eine solche 

Anforderung in die Verordnung (EU) 2017/1129 aufzunehmen. Artikel 20 

Absatz 13 der Verordnung (EU) 2017/1129, wonach die ESMA verpflichtet ist, die 

Prüfungs- und Billigungsverfahren der zuständigen Behörden einer 

vergleichenden Analyse zu unterziehen, sollte daher gestrichen werden. 

(49) Nach Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 muss der Prospekt im 

Falle eines öffentlichen Erstangebots einer Gattung von Aktien, die zum ersten Mal 

zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen wird, mindestens sechs 

Arbeitstage vor dem Ende des Angebots veröffentlicht werden. Um insbesondere auf 

schnelllebigen Märkten ein zügiges Bookbuilding-Verfahren zu fördern und die 

Einbeziehung von Kleinanlegern in solche Angebote attraktiver zu gestalten, sollte 

die derzeitige Mindestfrist von sechs Tagen zwischen der Veröffentlichung des 

Prospekts und dem Ende eines Angebots von Aktien verkürzt werden, ohne den 

Anlegerschutz zu beeinträchtigen. 
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(50) Zur Erhebung von für die Bewertung des EU-Folgeprospekts und des EU-

Wachstums-Emissionsprospekts hilfreichen Daten sollte der in Artikel 21 Absatz 6 

der Verordnung (EU) 2017/1129 genannte Speichermechanismus sowohl für den 

EU-Folgeprospekt als auch für den EU-Wachstums-Emissionsprospekt gelten, die 

sich von den übrigen Arten von Prospekten deutlich unterscheiden sollten. 

(51) Um die Verteilung des Prospekts an potenzielle Anleger nachhaltiger zu gestalten, 

die Digitalisierung des Finanzsektors voranzutreiben und unnötige Kosten zu 

vermeiden, sollten potenzielle Anleger nicht mehr berechtigt sein, eine Papierkopie 

des Prospekts anzufordern. Eine Kopie des Prospekts sollte den potenziellen 

Anlegern daher nur in elektronischer Form, auf Anfrage und kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden. 
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(52) Nach Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1129 sind Finanzintermediäre 

verpflichtet, Anleger, die über diesen Finanzintermediär Wertpapiere erworben oder 

gezeichnet haben, über die mögliche Veröffentlichung eines Nachtrags informieren 

und unter bestimmten Umständen mit diesen Anlegern am Tag der Veröffentlichung 

eines Nachtrags Kontakt aufzunehmen. Mit der Verordnung (EU) 2021/337 wurden 

die ▌Absätze 2a und 3a in diesen Artikel aufgenommen, mit denen eine 

verhältnismäßigere Regelung zur Verringerung des Aufwands für 

Finanzintermediäre bei gleichzeitiger Wahrung eines hohen Anlegerschutzniveaus 

geschaffen wurde. In diesen Absätzen ist festgelegt, welche Anleger von den 

Finanzintermediären zu kontaktieren sind, wenn ein Nachtrag veröffentlicht wird, 

und es wurden sowohl die Frist, innerhalb deren diese Anleger kontaktiert werden 

müssen, als auch die Frist, innerhalb der diese Anleger ihr Widerrufsrecht ausüben 

können, verlängert. Zusätzlich ist in diesen Absätzen festgelegt, dass 

Finanzintermediäre Anleger, die Wertpapiere erwerben oder zeichnen, spätestens bei 

Ablauf der Erstangebotsfrist kontaktieren sollten. Diese Frist bezieht sich auf den 

Zeitraum, in dem Emittenten oder Anbieter Wertpapiere entsprechend den Vorgaben 

des Prospekts öffentlich anbieten, wobei nachfolgende Zeiträume ausgeschlossen 

sind, in denen Wertpapiere auf dem Markt weiterverkauft werden. Die mit Artikel 23 

Absätze 2a und 3a der Verordnung (EU) 2017/1129 eingeführte Regelung lief am 

31. Dezember 2022 aus. In Anbetracht der insgesamt positiven Rückmeldungen der 

Interessenträger zu dieser Regelung sollte sie dauerhaft gelten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/337;Year2:2021;Nr2:337&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=


 

 641 

(53) Mit Artikel 23 Absätze 2a und 3a der Verordnung (EU) 2017/1129 wurde die Frist 

für die Kontaktaufnahme mit den betreffenden Anlegern im Zusammenhang mit der 

Veröffentlichung eines Nachtrags bis zum Ende des ersten Arbeitstags nach dem Tag 

der Veröffentlichung des Nachtrags verlängert. Damit die Finanzintermediäre diese 

Frist einhalten können, ist festzulegen, dass die Finanzintermediäre nur diejenigen 

Anleger über die Veröffentlichung eines Nachtrags informieren müssen, die sich 

damit einverstanden erklärt haben, auf elektronischem Wege kontaktiert zu werden, 

etwa per E-Mail. Zudem sollten die Finanzintermediäre denjenigen Anlegern, die 

angegeben haben, dass sie nur auf anderem als auf elektronischem Wege kontaktiert 

werden möchten, die Möglichkeit bieten, sich für die elektronische Kontaktaufnahme 

zu entscheiden, um die Mitteilung über die Veröffentlichung eines Nachtrags zu 

erhalten. Finanzintermediäre müssen ferner verpflichtet werden, diejenigen Anleger, 

die einer Kontaktaufnahme auf elektronischem Wege nicht zustimmen und sich 

gegen die Möglichkeit der elektronischen Kontaktaufnahme entscheiden, darauf 

hinzuweisen, dass sie auf der Website des Emittenten oder des Finanzintermediärs 

nachsehen können, um zu prüfen, ob ein Nachtrag veröffentlicht wurde. 
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(54) Unterschiedliche Auslegungen darüber, ob es Emittenten gestattet sein sollte, 

einen Nachtrag zu einem Basisprospekt zur Einführung von anderen 

Wertpapieren oder Wertpapieren mit anderen Merkmalen als denjenigen, für die 

dieser Basisprospekt gebilligt wurde, zu verwenden, haben zu einer mangelnden 

Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten geführt. Um den Schutz der Anleger zu 

gewährleisten und die regulatorische Konvergenz in der Union zu fördern, ist es 

daher angebracht, festzulegen, dass ein Nachtrag zu einem Basisprospekt nicht dazu 

verwendet werden sollte, eine neue Art von Wertpapieren einzuführen, für die die 

erforderlichen Informationen nicht in den Basisprospekt aufgenommen worden sind, 

es sei denn, dies ist erforderlich, um die Kapitalanforderungen nach dem 

Unionsrecht oder den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 

Unionsrechts zu erfüllen. Zur weiteren Förderung der Konvergenz bei der 

Verwendung des Basisprospekts, sollte die ESMA darüber hinaus mittels Leitlinien 

zusätzliche Klarheit in Bezug auf die Umstände schaffen, unter denen ein Nachtrag 

zur Einführung einer neuen Art von Wertpapier, die nicht bereits in einem 

Basisprospekt beschrieben ist, in Betracht zu ziehen ist. 
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(55) Gemäß Artikel 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 müssen Emittenten 

Übersetzungen ihrer Prospekte vorlegen, damit Behörden und Anleger diese 

Prospekte angemessen prüfen und Risiken bewerten können. In den meisten Fällen 

muss eine Übersetzung in mindestens einer der von den zuständigen Behörden jedes 

Mitgliedstaats, in dem ein Angebot öffentlich gemacht oder die Zulassung zum 

Handel beantragt wird, anerkannten Amtssprachen vorgelegt werden. Damit 

unnötige Belastungen deutlich verringert werden, sollte es den Unternehmen 

gestattet sein, den Prospekt in einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen 

Sprache zu erstellen – unabhängig davon, ob das Angebot oder die Zulassung zum 

Handel inländischer oder grenzüberschreitender Natur ist –, während die 

Übersetzungspflicht auf die Prospektzusammenfassung beschränkt werden sollte, um 

den Schutz der Kleinanleger zu gewährleisten. Ein Mitgliedstaat sollte jedoch die 

Möglichkeit haben, sich dagegen zu entscheiden und stattdessen zu verlangen, 

dass der Prospekt für Wertpapiere, die nur in dem Herkunftsmitgliedstaat 

öffentlich angeboten werden oder deren Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt nur dort beantragt wird, in einer von der zuständigen Behörde 

dieses Mitgliedstaats anerkannten Sprache erstellt wird. In einem solchen Fall 

sollte dieser Mitgliedstaat die Kommission und die ESMA über diese Entscheidung 

unterrichten müssen. Um für Transparenz gegenüber den Emittenten und 

Anlegern zu sorgen, sollte die ESMA auf ihrer Website ein Verzeichnis der 

Sprachen veröffentlichen, die die zuständigen Behörden der einzelnen 

Mitgliedstaaten für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder eine 

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt, die nur in diesem 

Mitgliedstaat beantragt wird, anerkennen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=


 

 644 

(56) Nach Artikel 29 der Verordnung (EU) 2017/1129 muss ein Prospekt, der gemäß den 

nationalen Rechtsvorschriften eines Drittlands erstellt und gebilligt wurde und diesen 

Rechtsvorschriften unterliegt (im Folgenden „Drittlandsprospekt“), derzeit von der 

zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des Emittenten der betreffenden 

Wertpapiere gebilligt werden – unabhängig davon, ob dieser Drittlandsprospekt 

bereits von der zuständigen Drittlandsbehörde gebilligt wurde. Nach demselben 

Artikel muss die Kommission außerdem einen Beschluss erlassen, durch den 

festgestellt wird, dass die durch nationales Recht eines Drittlands auferlegten 

Informationspflichten den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/1129 

gleichwertig sind. Um Emittenten aus Drittländern, einschließlich KMU, den Zugang 

zu den öffentlichen Märkten in der Union zu erleichtern und den Anlegern in der 

Union zusätzliche Anlagemöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig ihren Schutz zu 

gewährleisten, ist es notwendig, die Bestimmungen in Bezug auf die 

Gleichwertigkeitsregelung zu ändern. Es sollte klargestellt werden, dass im Falle 

einer Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt oder eines öffentlichen 

Angebots von Wertpapieren in der Union gleichwertige Drittlandsprospekte, die 

bereits von der Aufsichtsbehörde des Drittlandes gebilligt wurden, bei der 

zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats nur zu hinterlegen sind. Darüber 

hinaus sollten die allgemeinen Gleichwertigkeitskriterien, die sich derzeit auf die 

Anforderungen der Artikel 6, 7, 8 und 13 der Verordnung (EU) 2017/1129 stützen, 

um Bestimmungen über die Haftung, die Gültigkeit des Prospekts, die 

Risikofaktoren, die Prüfung, Billigung und Veröffentlichung des Prospekts sowie 

über ▌Nachträge erweitert werden. Zur Gewährleistung des Anlegerschutzes in der 

Union ist es auch erforderlich, festzulegen, dass aus dem Drittlandsprospekt alle in 

der Verordnung (EU) 2017/1129 vorgesehenen Rechte und Pflichten erwachsen 

müssen. Drittlandsemittenten dürfen auch das Verfahren nach Artikel 28 der 

Verordnung (EU) 2017/1129 für alle Arten von öffentlichen Angeboten von 

Wertpapieren nutzen, indem sie einen Prospekt im Einklang mit dieser 

Verordnung erstellen. 
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(57) Eine wirksame Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden von Drittländern beim 

Informationsaustausch mit diesen Behörden und bei der Durchsetzung der sich aus 

der Verordnung (EU) 2017/1129 ergebenden Pflichten in Drittländern ist notwendig, 

um die Anleger in der Union zu schützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

in der Union niedergelassene Emittenten und Emittenten aus Drittländern zu 

gewährleisten. Um einen effizienten und kohärenten Informationsaustausch mit den 

Aufsichtsbehörden zu gewährleisten, sollten die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten oder die ESMA auf Ersuchen mindestens einer zuständigen 

Behörde Kooperationsvereinbarungen mit den einschlägigen Aufsichtsbehörden der 

Drittländer schließen, und der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 

den Mindestinhalt der Kooperationsvereinbarungen und das dafür zu verwendende 

Muster festzulegen. Die ESMA sollte darüber hinaus die Koordinierung der 

Ausarbeitung von Kooperationsvereinbarungen zwischen den zuständigen 

Behörden und den jeweiligen Aufsichtsbehörden von Drittländern erleichtern und 

erforderlichenfalls die Informationen von Aufsichtsbehörden aus Drittländern, die 

für das Ergreifen von Maßnahmen gemäß den Artikeln 38 und 39 der Verordnung 

(EU) 2017/1129 von Belang sein könnten, an die zuständigen Behörden zu 

übermitteln. Um den Schutz der Anleger sicherzustellen, ist es jedoch erforderlich, 

Drittländer von diesen Kooperationsvereinbarungen auszuschließen, die auf der EU-

Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke bzw. auf der Liste 

der Länder stehen, deren nationale Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die eine wesentliche 

Risiken für das Finanzsystem der Union darstellen. 
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(58) Es muss sichergestellt werden, dass der EU-Folgeprospekt, der EU-Wachstums-

Emissionsprospekt und die zugehörigen Prospektzusammenfassungen Gegenstand 

derselben verwaltungsrechtlichen Sanktionen und sonstigen verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen sind wie andere Prospekte. Diese Sanktionen und Maßnahmen sollten 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und einen gemeinsamen Ansatz in 

den Mitgliedstaaten gewährleisten. 

(59) Nach Artikel 47 der Verordnung (EU) 2017/1129 muss die ESMA jährlich einen 

Bericht mit Statistiken über die in der Union gebilligten und notifizierten Prospekte 

und einer Trendanalyse veröffentlichen. Es ist festzulegen, dass in diesem Bericht 

auch statistische Informationen über die EU-Wachstums-Emissionsprospekte, 

differenziert nach Arten von Emittenten, enthalten sein sollten und die Nutzbarkeit 

der im Rahmen der EU-Folgeprospekte, der EU-Wachstums-Emissionsprospekte 

und der einheitlichen Registrierungsformulare geltenden Offenlegungsregelungen 

analysiert werden sollte. In diesem Bericht sollte auch die neue Ausnahmeregelung 

für Sekundäremissionen von Wertpapieren analysiert werden, die mit Wertpapieren 

fungibel sind, die bereits zum Handel an einem geregelten Markt oder an einem 

KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind. Darüber hinaus sollte dieser Bericht – auf 

der Grundlage eines Berichts der ESMA an die Kommission – eine Analyse 

umfassen, ob mit den Prüfungs- und Billigungsverfahren der zuständigen 

Behörden eine Konvergenz in Bezug auf die Aufsicht in der gesamten Union 

gewährleistet wird und ob diese Verfahren angesichts der verfolgten Ziele 

weiterhin angemessen sind. Schließlich sollte in diesem Bericht analysiert werden, 

ob die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, nationale Offenlegungen unterhalb des 

einschlägigen Schwellenwerts von 12 000 000 EUR oder 5 000 000 EUR für ein 

öffentliches Angebot von Wertpapieren zu verlangen, für die Annäherung der 

nationalen Offenlegungspflichten förderlich ist und ob diese nationalen 

Offenlegungen ein Hindernis für öffentliche Angebote von Wertpapieren in diesen 

Mitgliedstaaten darstellen. 
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(60) Die Kommission sollte nach einem angemessenen Zeitraum nach dem 

Geltungsbeginn dieser Änderungsverordnung die Anwendung der Verordnung (EU) 

2017/1129 überprüfen und insbesondere bewerten, ob die Bestimmungen über die 

Prospektzusammenfassung, die Offenlegungsregelungen für den EU-Folgeprospekt, 

den EU-Wachstum-Emissionsprospekt und das einheitliche Registrierungsformular 

weiterhin geeignet sind, die mit diesen Bestimmungen verfolgten Ziele zu erreichen. 

Ferner ist festzulegen, dass in diesem Bericht die einschlägigen Daten, Trends und 

Kosten in Bezug auf den EU-Folgeprospekt und den EU-Wachstums-

Emissionsprospekt analysiert werden sollten. So sollte insbesondere bewertet 

werden, ob mit diesen neuen Regelungen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Anlegerschutz und der Verringerung des Verwaltungsaufwands gesorgt wird. Da es 

wichtig ist, sicherzustellen, dass die Kapitalmarktunion an Dynamik gewinnt und 

Marktgegebenheiten so schnell wie möglich nach ihrem Auftreten widerspiegelt, 

muss der angemessene Zeitraum für die Durchführung solcher Überprüfungen 

durch die Kommission kürzer sein, als es vor der Annahme dieser 

Änderungsverordnung der Fall war. Die Kommission sollte auch überprüfen, ob 

eine weitere Harmonisierung der Bestimmungen über die Prospekthaftung 

gerechtfertigt ist, und, wenn dies der Fall ist, Änderungen an den 

Haftungsbestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1129 in Betracht ziehen. 
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(61) Mit der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wird ein solider Rahmen zur Wahrung der 

Marktintegrität und des Vertrauens der Anleger geschaffen, indem Insidergeschäfte, 

die unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen und Marktmanipulation 

verhindert werden. Emittenten werden mehrere Offenlegungs- und 

Aufzeichnungspflichten auferlegt, und sie sind verpflichtet, Insiderinformationen 

öffentlich offenzulegen. Die im Rahmen öffentlicher Konsultationen und 

Zusammenkünfte von Expertengruppen gesammelten Rückmeldungen von 

Interessenträgern haben sechs Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 gezeigt, dass einige Aspekte der genannten Verordnung eine besonders 

hohe Belastung für Emittenten darstellen. Aus diesem Grund ist es notwendig, die 

Rechtsklarheit zu verbessern, unverhältnismäßige Anforderungen an die Emittenten 

zu beseitigen und die Attraktivität der Kapitalmärkte der Union insgesamt zu 

erhöhen und gleichzeitig ein angemessenes Maß an Anlegerschutz und 

Marktintegrität zu gewährleisten. 
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(62) Nach den Artikeln 14 und 15 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sind 

Insidergeschäfte, die unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen und 

Marktmanipulation verboten. Artikel 5 dieser Verordnung enthält jedoch eine 

Ausnahme von diesen Verboten für Rückkaufprogramme und 

Stabilisierungsmaßnahmen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser 

Ausnahmeregelung für ein Rückkaufprogramm ist, dass die Emittenten allen 

zuständigen Behörden der Handelsplätze, an denen die Aktien zum Handel 

zugelassen sind oder gehandelt werden, jedes Geschäft im Zusammenhang mit dem 

Rückkaufprogramm melden, einschließlich der in der Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates15 genannten 

Informationen. Darüber hinaus sind die Emittenten verpflichtet, der Öffentlichkeit 

die Geschäfte anschließend offenzulegen. Diese Verpflichtungen sind zu 

umständlich. Es ist daher notwendig, das Meldeverfahren zu vereinfachen, indem ein 

Emittent verpflichtet wird, Informationen über Geschäfte im Rahmen des 

Rückkaufprogramms nur der zuständigen Behörde des Marktes zu melden, der in 

Bezug auf die Liquidität seiner Aktien am wichtigsten ist. Auch die 

Offenlegungspflicht muss vereinfacht werden, indem einem Emittenten gestattet 

wird, der Öffentlichkeit nur aggregierte Informationen offenzulegen, die den 

aggregierten Umfang und den gewichteten Durchschnittspreis pro Tag und pro 

Handelsplatz angeben. 

(63) Die Definition des Begriffs „Insiderinformationen“ im Sinne von Artikel 7 

Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 greift zu kurz, da sie nur 

für Personen gilt, die mit der Ausführung von Aufträgen beauftragt sind, obwohl 

auch andere Personen Kenntnis von einem bevorstehenden Auftrag oder Geschäft 

haben können. Diese Definition sollte daher erweitert werden, um auch Fälle zu 

erfassen, in denen Informationen aufgrund der Verwaltung eines Eigenhandelskontos 

oder eines verwalteten Fonds weitergegeben werden, und um insbesondere alle 

Kategorien von Personen zu erfassen, die Kenntnis von einem künftigen Auftrag 

haben können. 

                                                 
15 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 
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(64) Nach Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 besteht eine 

Marktsondierung darin, einem oder mehreren potenziellen Anlegern vor der 

Ankündigung eines Geschäfts Informationen zu übermitteln, um das Interesse 

potenzieller Anleger an einem möglichen Geschäft und dessen Bedingungen wie 

seinem Umfang und seiner preislichen Gestaltung abzuschätzen. Marktsondierungen 

sind eine gängige Praxis, die zu effizienten Kapitalmärkten beitragen. 

Marktsondierungen können jedoch erfordern, dass potenziellen Anlegern 

Insiderinformationen offengelegt werden, und die beteiligten Parteien rechtlichen 

Risiken aussetzen. Die Definition des Begriffs „Marktsondierung“ sollte weit gefasst 

sein, um den verschiedenen Arten von Sondierungen und den unterschiedlichen 

Praktiken in der Union Rechnung zu tragen. Sie sollte daher auch die Übermittlung 

von Informationen umfassen, auf die keine spezifische Ankündigung eines Geschäfts 

folgt, da auch in diesem Fall Insiderinformationen gegenüber potenziellen Anlegern 

offengelegt werden könnten und die Emittenten in die Lage versetzt werden sollten, 

den durch Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 gewährten Schutz in 

Anspruch zu nehmen. 
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(65) Nach Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wird die Offenlegung 

von Insiderinformationen, die im Verlauf einer Marktsondierung vorgenommen 

wurde, so betrachtet, dass sie im Zuge der normalen Ausübung der Beschäftigung 

oder des Berufs oder der normalen Erfüllung der Aufgaben einer Person 

vorgenommen wurde, und stellt daher keine unrechtmäßige Offenlegung von 

Insiderinformationen dar, wenn der offenlegende Marktteilnehmer zusätzlich zu den 

verpflichtenden Anforderungen gemäß Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 6 

die in Artikel 11 Absatz 4 der genannten Verordnung festgelegten Anforderungen 

erfüllt. Um eine Auslegung zu vermeiden, wonach offenlegende Marktteilnehmer, 

die Marktsondierungen durchführen, verpflichtet sind, alle in Artikel 11 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 genannten Anforderungen zu erfüllen, sollte 

präzisiert werden, dass die Marktsondierungsregelung und die Anforderungen 

gemäß Artikel 11 Absatz 4 für die offenlegenden Marktteilnehmer fakultativ sind 

und den Schutz vor dem Vorwurf der unrechtmäßigen Offenlegung von 

Insiderinformationen mit sich bringen. Gleichzeitig sollte nicht unterstellt werden, 

dass offenlegende Marktteilnehmer, die bei der Durchführung einer Marktsondierung 

die in Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 festgelegten 

Anforderungen nicht erfüllen, Insiderinformationen unrechtmäßig offengelegt haben, 

doch sollten diese offenlegenden Marktteilnehmer nicht in der Lage sein, den Schutz 

in Anspruch zu nehmen, der den Marktteilnehmern gewährt wird, die diese 

Anforderungen erfüllen. Um sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden die 

Möglichkeit haben, einen Prüfpfad für einen Vorgang zu erhalten, bei dem 

möglicherweise Dritten Insiderinformationen offengelegt werden, sollte auch 

festgelegt werden, dass die in Artikel 11 Absätze 3 und 6 der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 festgelegten Anforderungen für alle offenlegenden Marktteilnehmer 

verbindlich sind, unabhängig davon, ob das fakultative Verfahren nach Artikel 11 

Absatz 4 der genannten Verordnung befolgt wurde. 
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(66) Die Liquidität der Aktien eines Emittenten kann durch Maßnahmen zur 

Liquiditätszufuhr, einschließlich Market-Making-Vereinbarungen oder 

Liquiditätsverträgen, erhöht werden. Eine Market-Making-Vereinbarung ist ein 

Vertrag zwischen dem Marktbetreiber und einem Dritten, bei dem Letzterer sich 

verpflichtet, bei bestimmten Aktien kontinuierlich für Liquidität zu sorgen, und 

hierfür im Gegenzug Nachlässe auf die Handelsgebühren erhält. Ein 

Liquiditätsvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Emittenten und einem Dritten, bei 

dem Letzterer sich verpflichtet, im Namen des Emittenten Liquidität für dessen 

Aktien bereitzustellen. Mit der Verordnung (EU) 2019/2115 wurde in Artikel 13 der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 für Emittenten von Finanzinstrumenten, die zum 

Handel an KMU-Wachstumsmärkten zugelassen sind, die Möglichkeit eingeführt, 

einen Liquiditätsvertrag mit einem Liquiditätsgeber zu schließen, wenn bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass der 

Marktbetreiber oder die Wertpapierfirma, die den KMU-Wachstumsmarkt betreibt, 

dem Emittenten gegenüber schriftlich bestätigt hat, eine Kopie des 

Liquiditätsvertrags erhalten zu haben und den Bedingungen dieses Vertrags 

zugestimmt zu haben. Der Betreiber eines KMU-Wachstumsmarkts ist jedoch keine 

Partei eines Liquiditätsvertrags, und die Anforderung, dass ein solcher Betreiber den 

Bedingungen des Liquiditätsvertrags zugestimmt haben muss, verursacht eine 

übermäßige Komplexität. Um diese Komplexität zu beseitigen und die 

Liquiditätszufuhr auf diesen KMU-Wachstumsmärkten zu fördern, sollte die 

Anforderung an die Betreiber von KMU-Wachstumsmärkten, den Bedingungen von 

Liquiditätsverträgen zuzustimmen, aufgehoben werden. 
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(67) Das Verbot von Insidergeschäften zielt darauf ab, jede mögliche Ausnutzung von 

Insiderinformationen zu verhindern, und sollte gelten, sobald diese Informationen 

vorliegen. Die Pflicht zur Offenlegung von Insiderinformationen soll die Anleger in 

erster Linie in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn 

Informationen in einem sehr frühen Stadium offengelegt werden und vorläufiger 

Natur sind, können sie die Anleger irreführen, anstatt zur effizienten Preisbildung 

beizutragen und die Informationsasymmetrie zu beseitigen. In einem zeitlich 

gestreckten Vorgang sollte sich die Offenlegungspflicht nicht auf Ankündigungen 

reiner Absichten, laufende Verhandlungen oder – je nach den Umständen – die 

Fortschritte bei Verhandlungen (wie ein Treffen zwischen 

Unternehmensvertretern) erstrecken. Der Emittent sollte nur Informationen im 

Zusammenhang mit einem bestimmten Umstand oder einem bestimmten Ereignis, 

der bzw. das in dem zeitlich gestreckten Vorgang herbeigeführt werden soll oder 

hervorgebracht wird (letztes Ereignis), so bald wie möglich nach dem Eintreten 

dieses Umstands oder Ereignisses offenlegen. Im Falle eines 

Unternehmenszusammenschlusses beispielsweise sollte die Offenlegung so bald 

wie möglich erfolgen, nachdem eine Einigung über die Kernelemente dieses 

Zusammenschlusses erzielt wurde und die Unternehmensleitung daraufhin die 

Unterzeichnung einer Vereinbarung über diesen Zusammenschluss beschlossen 

hat. Im Allgemeinen sollte bei vertraglichen Vereinbarungen davon ausgegangen 

werden, dass das letzte Ereignis eingetreten ist, wenn eine Einigung über die 

Kernbedingungen dieser Vereinbarung erzielt wurde. Bei nicht zeitlich gestreckten 

Vorgängen im Zusammenhang mit einem einmaligen Ereignis oder einer Reihe von 

Umständen – insbesondere wenn das Eintreten dieses Ereignisses oder dieser Reihe 

von Umständen nicht vom Emittenten abhängt –, sollte die Offenlegung erfolgen, 

sobald der Emittent von diesem Ereignis oder dieser Reihe von Umständen Kenntnis 

erhält. 
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(68) Die genaue Bestimmung des Zeitpunkts, zu dem ein Ereignis zum letzten Ereignis 

wird, ist nicht immer einfach. Um den Emittenten in die Lage zu versetzen, den 

Zeitpunkt zu ermitteln, zu dem die Offenlegung der einschlägigen Informationen 

verpflichtend ist, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, einen 

delegierten Rechtsakt zu erlassen, in dem eine nicht erschöpfende Liste der letzten 

Ereignisse in zeitlich gestreckten Vorgängen, die die Pflicht zur Offenlegung der 

Informationen auslösen, und für jedes Ereignis der Zeitpunkt, zu dem es als 

eingetreten gilt, festgelegt werden. 

(69) Die Emittenten sollten die Geheimhaltung von Informationen im Zusammenhang mit 

Zwischenschritten sicherstellen, wenn der Umstand oder das Ereignis, der bzw. das 

in dem gestreckten Vorgang herbeiführt werden soll oder hervorgebracht wird, noch 

nicht offengelegt worden ist. Sobald dieser Umstand oder dieses Ereignis 

offengelegt wurde, sollte der Emittent nicht mehr verpflichtet sein, die 

Geheimhaltung der Informationen über die Zwischenschritte sicherzustellen. 
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(70) Es könnte Fälle geben, in denen ein Emittent die Offenlegung bestimmter 

Umstände oder Ereignisse nach deren Eintreten aufschieben muss. Gemäß 

Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 kann ein Emittent oder ein 

Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate auf eigene Verantwortung die 

Offenlegung von Insiderinformationen für die Öffentlichkeit aufschieben, sofern 

bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Nichtoffenlegung durch einen Emittenten 

von Insiderinformationen im Zusammenhang mit Zwischenschritten in einem 

zeitlich gestreckten Vorgang sollte nicht den Anforderungen gemäß Artikel 17 

Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 unterliegen. Um Rechtssicherheit für 

den Emittenten oder den Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate sowie eine 

einheitliche Auslegung der Bedingungen für den Aufschub der Offenlegung von 

Insiderinformationen zu gewährleisten, sollten die Umstände, unter denen die 

Offenlegung nicht aufgeschoben werden sollte, präzisiert werden, indem direkt auf 

frühere öffentliche Erklärungen oder andere Arten von Kommunikation des 

Emittenten oder des Teilnehmers am Markt für Emissionszertifikate Bezug 

genommen wird. Im Sinne dieser Präzisierung sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, einen delegierten Rechtsakt zu erlassen, in dem eine nicht 

erschöpfende Liste von Sachverhalten festgelegt wird, in denen die 

Insiderinformationen, deren Offenlegung der Emittent oder der Teilnehmer am 

Markt für Emissionszertifikate aufzuschieben beabsichtigt, im Widerspruch zur 

letzten öffentlichen Bekanntmachung oder einer anderen Art der Kommunikation 

des Emittenten oder Teilnehmers am Markt für Emissionszertifikate zu derselben 

Angelegenheit stehen, auf die sich die Insiderinformationen beziehen. 
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(71) Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 müssen Emittenten 

und alle in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden Personen eine Liste 

aller Personen aufstellen, die Zugang zu Insiderinformationen haben, darunter 

Berater, Buchhalter oder Ratingagenturen, wenn diese Personen für sie auf der 

Grundlage eines Arbeitsvertrags oder anderweitig Aufgaben wahrnehmen, durch die 

diese Zugang zu Insiderinformationen haben, und müssen diese Liste aktualisieren. 

Gemäß Artikel 18 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wird diese 

Verpflichtung jedoch für Emittenten eingeschränkt, deren Finanzinstrumente zum 

Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, sodass diese Emittenten 

nur Personen in ihre Insiderlisten aufnehmen müssen, die aufgrund der Art ihrer 

Funktion oder Position beim Emittenten stets auf Insiderinformationen zugreifen 

können. ▌ 

(72) In einigen Mitgliedstaaten werden Insiderlisten als besonders wichtig angesehen, um 

ein hohes Maß an Marktintegrität zu gewährleisten. Aus diesem Grund können die 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 18 Absatz 6 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 von Emittenten auf KMU-Wachstumsmärkten verlangen, 

umfangreichere Insiderlisten aufzustellen, in die alle Personen aufgenommen 

werden, die Zugang zu Insiderinformationen haben, allerdings unter Verwendung 

eines vereinfachten Formats, bei dem weniger Informationen erforderlich sind. Um 

einen übermäßigen regulatorischen Aufwand zu vermeiden und gleichzeitig zu 

gewährleisten, dass den zuständigen Behörden weiterhin die wesentlichen 

Informationen zur Untersuchung von Verstößen gegen 

Marktmissbrauchsvorschriften zur Verfügung stehen, sollte ein solches vereinfachtes 

Format für alle Insiderlisten verwendet werden. ▌ 
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(73) In Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sind Präventivmaßnahmen gegen 

Marktmissbrauch und insbesondere Insidergeschäfte vorgesehen, die Personen, die 

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende 

Personen betreffen. Diese Maßnahmen reichen von der Meldung von Geschäften mit 

Finanzinstrumenten des betreffenden Emittenten bis hin zum Verbot, in bestimmten 

Zeiträumen Geschäfte mit solchen Instrumenten zu tätigen. So müssen Personen, die 

Führungsaufgaben wahrnehmen, nach Artikel 19 Absatz 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 dem Emittenten und der zuständigen Behörde melden, wenn sie 

innerhalb eines Kalenderjahrs Geschäfte tätigen, die den Schwellenwert von 

5 000 EUR erreichen, sowie alle nachfolgenden Geschäfte innerhalb desselben 

Jahres. Die Meldungen betreffen in Bezug auf Emittenten Eigengeschäfte von 

Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, oder von in enger Beziehung zu ihnen 

stehende Personen – entweder mit Anteilen oder Schuldtiteln dieses Emittenten oder 

mit Derivaten oder anderen damit verbundenen Finanzinstrumenten. Zusätzlich zum 

Schwellenwert von 5 000 EUR können die zuständigen Behörden nach Artikel 19 

Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 beschließen, diesen Schwellenwert auf 

20 000 EUR anzuheben. 

(74) Um zu vermeiden, dass Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, in 

unangemessener Weise zur Meldung verpflichtet werden und Unternehmen 

Geschäfte offenlegen müssen, die für Anleger nicht aussagekräftig wären, sollte der 

Schwellenwert für die Meldung und die damit verbundene Offenlegung von 

5 000 EUR auf 20 000 EUR angehoben werden. Gleichzeitig sollte den zuständigen 

Behörden Flexibilität eingeräumt werden, um diesen Schwellenwert auf 

50 000 EUR anheben oder auf 10 000 EUR senken zu können, wenn dies 

angesichts nationaler Marktbedingungen gerechtfertigt ist. 
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(75) Gemäß Artikel 19 Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ist es Personen, die 

Führungsaufgaben wahrnehmen, untersagt, während eines Zeitraums von 

30 Kalendertagen vor der Finanzberichterstattung ihres Unternehmens 

(geschlossener Zeitraum) Geschäfte mit den Anteilen oder Schuldtiteln des 

Emittenten oder mit Derivaten oder anderen mit diesen in Zusammenhang stehenden 

Finanzinstrumenten zu tätigen, es sei denn, der Emittent erteilt seine Zustimmung 

und es liegen besondere Umstände vor. Diese Ausnahme vom Erfordernis des 

geschlossenen Zeitraums umfasst derzeit Belegschaftsaktien oder 

Arbeitnehmersparpläne sowie Pflichtaktien oder Bezugsberechtigungen auf Aktien. 

Um die Kohärenz der Vorschriften für die verschiedenen Anlageklassen zu fördern, 

sollte diese Ausnahme ausgeweitet werden: Zu den ausgenommenen 

Arbeitnehmerplänen sollten auch solche gehören, die sich auf andere 

Finanzinstrumente als Aktien beziehen, und sie sollten auch die Pflichtinstrumente 

oder Bezugsberechtigungen auf andere Finanzinstrumente als Aktien umfassen. 
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(76) Bestimmte Geschäfte oder Tätigkeiten, die von der Person, die Führungsaufgaben 

wahrnimmt, während des geschlossenen Zeitraums durchgeführt werden, könnten 

sich auf unwiderrufliche Vereinbarungen beziehen, die außerhalb eines 

geschlossenen Zeitraums getroffen wurden. Diese Geschäfte oder Tätigkeiten 

könnten sich auch aus einem diskretionären Vermögensverwaltungsmandat ergeben, 

das von einem unabhängigen Dritten im Rahmen eines diskretionären 

Vermögensverwaltungsmandats ausgeführt wird. Solche Geschäfte oder Tätigkeiten 

könnten auch die Folge ordnungsgemäß genehmigter Kapitalmaßnahmen sein, die 

für die Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, keine Vorzugsbehandlung 

bedeuten. Darüber hinaus könnten sie auch die Folge der Annahme von Erbschaften, 

Schenkungen und Spenden oder der Nutzung von Optionen, Termingeschäften oder 

anderen Derivaten sein, die außerhalb des geschlossenen Zeitraums vereinbart 

wurden. Diese Geschäfte und Tätigkeiten erfordern im Prinzip keine aktiven 

Anlageentscheidungen der Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Ein 

Verbot solcher Geschäfte oder Tätigkeiten während des gesamten geschlossenen 

Zeitraums würde die Freiheit der Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, 

übermäßig einschränken, zumal keine Gefahr besteht, dass sie einen 

Informationsvorteil erlangen. Um zu gewährleisten, dass das Handelsverbot während 

des geschlossenen Zeitraums nur für Geschäfte oder Tätigkeiten gilt, die von der 

vorsätzlichen Anlagetätigkeit der Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, 

abhängen, sollte sich dieses Verbot nicht auf Geschäfte oder Tätigkeiten erstrecken, 

die ausschließlich von externen Faktoren beeinflusst werden oder die keine aktiven 

Anlageentscheidungen der Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, 

beinhalten. ▌ 
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(77) Die zunehmende Marktintegration erhöht das Risiko des grenzüberschreitenden 

Marktmissbrauchs. Zum Schutz der Marktintegrität sollten die zuständigen Behörden 

zügig und zeitnah, auch mit der ESMA, zusammenarbeiten. Um diese 

Zusammenarbeit zu verstärken, sollte die ESMA befugt sein, auf Initiative einer 

oder mehrerer zuständiger Behörden tätig zu werden, um die Zusammenarbeit der 

zuständigen Behörden zu erleichtern, und dabei die Möglichkeit haben, 

Untersuchungen oder Prüfungen mit grenzüberschreitender Wirkung zu 

koordinieren. Die von der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung eingerichteten 

Plattformen für die Zusammenarbeit haben sich als nützliches Aufsichtsinstrument 

erwiesen, um den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den 

Behörden zu verbessern. Daher sollte auch der ESMA die Möglichkeit eingeräumt 

werden, auf Initiative einer oder mehrerer zuständiger Behörden solche 

Plattformen im Bereich der Wertpapiermärkte einzurichten und zu koordinieren, 

wenn Bedenken hinsichtlich der Marktintegrität oder des ordnungsgemäßen 

Funktionierens der Märkte bestehen. In Anbetracht der engen Beziehungen zwischen 

Finanz- und Spotmärkten sollte die ESMA ferner in der Lage sein, auf Initiative 

einer oder mehrerer zuständiger Behörden derartige Plattformen zusammen mit 

öffentlichen Stellen einzurichten, die die Rohstoffgroßhandelsmärkte überwachen, 

einschließlich der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

(ACER), wenn derartige Belange sowohl Finanz- als auch Spotmärkte betreffen. 
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(78) Die Überwachung von Auftragsdaten ist für die Überwachung der Marktaktivitäten 

von entscheidender Bedeutung. Die zuständigen Behörden sollten daher leichten 

Zugang zu Daten haben, die sie für ihre Überwachungstätigkeit benötigen. Einige 

dieser Daten betreffen Instrumente, die an einem Handelsplatz in einem anderen 

Mitgliedstaat gehandelt werden. Um die Wirksamkeit der Marktüberwachung zu 

erhöhen, sollten die zuständigen Behörden einen Mechanismus für den laufenden 

Austausch von Auftragsdaten einrichten. Um sicherzustellen, dass der 

Anwendungsbereich dieses Mechanismus für den Austausch von Auftragsdaten in 

einem angemessenen Verhältnis zu seiner Nutzung steht, sollten nur die zuständigen 

Behörden, die Märkte mit einem hohen Maß an grenzüberschreitender Tätigkeit 

beaufsichtigen, zur Teilnahme an diesem Mechanismus verpflichtet sein. 

Mitgliedstaaten, deren zuständigen Behörden Interesse an einer freiwilligen 

Teilnahme an dem Mechanismus haben, sollten dieselben Bestimmungen 

anwenden können und zur Finanzierung des Mechanismus beitragen. Die ESMA 

hat bei der Einrichtung von Knotenpunkten für den Datenaustausch ihr 

Fachwissen unter Beweis gestellt, etwa beim Austausch von Geschäftsmeldedaten 

im Rahmen der bewährten Umsetzung des Geschäftsmeldeaustauschmechanismus 

oder des zentralen Zugangsportals für Geschäftsdaten im Zusammenhang mit der 

EMIR-Verordnung durch die Umsetzung von Transaktionsregistern (TRACE). 

Daher sollten die teilnehmenden zuständigen Behörden in der Lage sein, diesen 

neuen Mechanismus für den Austausch von Auftragsdaten einzurichten, indem sie 

die Projektentwicklung an die ESMA delegieren. 
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Die Liste der Handelsplätze mit erheblicher grenzüberschreitender Dimension 

sollte von der Kommission in einem delegierten Rechtsakt festgelegt werden, wobei 

für jede Kategorie von Finanzinstrumenten zumindest das Handelsvolumen an 

diesem Handelsplatz sowie das Handelsvolumen von Finanzinstrumenten an 

diesem Handelsplatz, für die sich die zuständige Behörde des wichtigsten Marktes 

von der für den Handelsplatz zuständigen Behörde unterscheidet, berücksichtigt 

werden. Um Rechtssicherheit zu schaffen und die Umsetzung des Mechanismus 

nicht zu verzögern, sollten die Kriterien für die Bestimmung der Handelsplätze mit 

erheblicher grenzüberschreitender Dimension in dieser Verordnung festgelegt 

werden, wobei für Aktien spezifische Schwellenwerte gelten. Um jedoch 

sicherzustellen, dass die Kriterien weiterhin praktikabel und flexibel genug sind, 

um den Entwicklungen auf den Finanzmärkten und der Notwendigkeit einer 

wirksamen Aufsicht Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, diese Schwellenwerte im Laufe der Zeit im Wege eines 

delegierten Rechtsakts unter Achtung der Verhältnismäßigkeit anzupassen und die 

ESMA um eine Stellungnahme zur Kalibrierung der Schwellenwerte zu ersuchen. 

Außerdem sollte dieser Mechanismus für den Austausch von Auftragsdaten zunächst 

nur Aktien betreffen und später auf Anleihen und Termingeschäfte ausgeweitet 

werden, da diese Finanzinstrumente sowohl für den grenzüberschreitenden Handel 

als auch für Marktmanipulationen von Belang sind. Um jedoch sicherzustellen, dass 

dieser Mechanismus für den Austausch von Auftragsdaten die Entwicklungen auf 

den Finanzmärkten und die Fähigkeit der zuständigen Behörden, neue Daten zu 

verarbeiten, widerspiegelt, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

das Spektrum der Instrumente, deren Auftragsdaten über diesen Mechanismus 

ausgetauscht werden können, weiter auszuweiten und möglicherweise die 

Einbeziehung von Anleihen und Termingeschäften aufzuschieben, wobei der 

Analyse der ESMA über die Einführung des Mechanismus, insbesondere in Bezug 

auf die Kosten, Rechnung zu tragen ist. 
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(79) Um die Überwachung der Aufträge durch technologische Entwicklungen zu 

verbessern und die Marktintegrität zu stärken, sollten die zuständigen Behörden 

nicht nur auf Ad-hoc-Anfrage, sondern auch laufend auf Auftragsdaten zugreifen 

können. Zur Erleichterung der Verarbeitung von Auftragsdaten durch die 

zuständigen nationalen Behörden ist es außerdem erforderlich, die Aufmachung 

dieser Daten zu harmonisieren. ▌ 
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(80) Das Risiko eines versehentlichen Verstoßes gegen die Offenlegungspflichten gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und die damit verbundenen 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen tragen wesentlich dazu bei, dass Unternehmen 

davon abgehalten werden, die Zulassung zum Handel zu beantragen. Um eine 

übermäßige Belastung der Unternehmen, insbesondere der KMU (einschließlich 

Kleinstunternehmen), zu vermeiden, sollte der endgültige Betrag der Sanktionen für 

Verstöße juristischer Personen gegen die Offenlegungspflichten in einem 

angemessenen Verhältnis zur Größe des Unternehmens stehen. In Artikel 30 

Absatz 2 Buchstabe j Ziffern iii und iv der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ist eine 

Mindesthöhe des maximalen Betrags der Sanktionen vorgesehen, die von den 

zuständigen nationalen Behörden bei Verstößen gegen die Offenlegungsregelung 

verhängt werden können. Um die Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten, sollten 

diese Beträge in der Regel auf der Grundlage des jährlichen Gesamtumsatzes des 

Unternehmens festgelegt werden. Wäre der endgültige Betrag der verhängten 

Sanktion durch die Anwendung des maximalen Betrags nach nationalem Recht 

auf der Grundlage des jährlichen Gesamtumsatzes in Anbetracht der in Artikel 31 der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 genannten Umstände unverhältnismäßig niedrig, so 

sollten die Mitgliedstaaten dennoch sicherstellen, dass die zuständigen nationalen 

Behörden den endgültigen Betrag der Sanktionen unter Berücksichtigung des 

maximalen Betrags nach nationalem Recht, ausgedrückt in absoluten Beträgen, 

anheben können. In diesen Fällen ist es auch angebracht, den einzelnen 

Mitgliedstaaten zu gestatten, in ihrem nationalen Recht einen niedrigeren 

maximalen Betrag der Sanktionen für KMU, ausgedrückt in absoluten Beträgen, 

anzuwenden, um ihre verhältnismäßige Behandlung zu gewährleisten. Einem 

Mitgliedstaat sollte jedoch gestattet sein, in seinem nationalen Recht für alle Arten 

von Emittenten denselben maximalen Betrag, ausgedrückt in absoluten Beträgen, 

festzulegen. 
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(81) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im 

Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sollte im Einklang mit der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates16 erfolgen. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die ESMA im Rahmen der genannten 

Verordnung sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 des 

Europäischen Parlaments und des Rates17 erfolgen. Insbesondere sollten die ESMA 

und die zuständigen nationalen Behörden personenbezogene Daten nur so lange 

aufbewahren, wie es für die Zwecke ihrer Verarbeitung ▌erforderlich ist. 

                                                 
16 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

17 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(82) Zur Präzisierung der Anforderungen der vorliegenden Verordnung im Einklang mit 

ihren Zielen sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte 

in Bezug auf Folgendes zu erlassen: Festlegung des Inhalts und der standardisierten 

Aufmachung sowie der standardisierten Reihenfolge des Prospekts, des 

Basisprospekts und der endgültigen Bedingungen, Festlegung der in das einheitliche 

Registrierungsformular aufzunehmenden Mindestangaben, Festlegung des 

verkürzten Inhalts und der standardisierten Aufmachung sowie der 

standardisierten Reihenfolge des EU-Folgeprospekts und des EU-Wachstums-

Emissionsprospekts, Förderung der aufsichtlichen Konvergenz durch Festlegung der 

Kriterien für die Prüfung und der Verfahren für die Billigung des Prospekts durch die 

zuständigen Behörden, weitere Spezifizierung der allgemeinen 

Gleichwertigkeitskriterien für Prospekte von Drittlandsemittenten, Festlegung des 

Mindestinhalts von Kooperationsvereinbarungen zwischen den zuständigen 

Behörden oder – sofern mindestens eine dieser Behörden darum ersucht – der 

ESMA und den Aufsichtsbehörden in Drittländern gemäß der Verordnung (EU) 

2017/1129, sowie Erstellung und Überprüfung einer nicht erschöpfenden Liste der 

letzten Ereignisse in zeitlich gestreckten Vorgängen und der Umstände, unter 

denen die Offenlegung nicht aufgeschoben werden sollte, Ausweitung der Liste der 

Finanzinstrumente, damit die zuständigen Behörden Auftragsdaten erhalten 

können, Erstellung und Aktualisierung einer Liste der benannten Handelsplätze 

mit erheblicher grenzüberschreitender Dimension in Bezug auf Aktien gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung18 festgelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
18 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(83) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, von der ESMA 

ausgearbeitete technische Durchführungsstandards in Bezug auf Folgendes zu 

erlassen: das Muster und das Layout der Prospekte, einschließlich der Schriftgröße 

und der stilistischen Anforderungen, je nach Art des Prospekts und Art der 

angesprochenen Anleger, das Muster und das Layout der 

Prospektzusammenfassungen, einschließlich der Schriftgröße und der stilistischen 

Anforderungen, das vereinfachte Format der Insiderlisten, die angemessenen 

Regelungen, die für den Mechanismus für den Austausch von Auftragsdaten 

erforderlich sind, die angemessenen Regelungen, Systeme und Verfahren für 

Handelsplätze zur Einrichtung eines Mechanismus für den laufenden und 

zeitnahen Austausch dieser Daten, einschließlich des Formats und der Fristen für 

die Übermittlung der von einer zuständigen Behörde angeforderten Daten. Die 

Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards im Wege von 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erlassen.
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(84) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten wegen des 

Erfordernisses einer vollständigen unionsweiten Harmonisierung nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(85) Die Verordnungen (EU) Nr. 596/2014, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 2017/1129 

sollten daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 

Die Verordnung (EU) 2017/1129 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„da) ein Angebot von Wertpapieren, die zum Handel an einem 

geregelten Markt oder einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen 

werden sollen und die mit bereits zum Handel am selben Markt 

zugelassenen Wertpapieren fungibel sind, sofern alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

 i) sie machen über einen Zeitraum von 12 Monaten weniger als 

30 % der Zahl der Wertpapiere aus, die bereits zum Handel am 

selben Markt zugelassen sind; 

ii)  der Emittent der Wertpapiere befindet sich nicht in einem 

Restrukturierungs- oder Insolvenzverfahren; 

iii)  ein Dokument mit den in Anhang IX genannten Informationen 

wird bei der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats in 

elektronischer Form hinterlegt und gemäß den Bestimmungen 

des Artikels 21 Absatz 2 der Öffentlichkeit zur gleichen Zeit wie 

dieser zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt; 
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db) ein Angebot von Wertpapieren, die mit Wertpapieren fungibel sind, 

die mindestens während der 18 Monate vor dem Angebot der neuen 

Wertpapiere ununterbrochen zum Handel an einem geregelten 

Markt oder einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen waren, 

sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) die öffentlich angebotenen Wertpapiere werden nicht im 

Zusammenhang mit einer Übernahme im Wege eines 

Tauschangebots, einer Verschmelzung oder einer Spaltung 

begeben; 

ii) der Emittent der Wertpapiere befindet sich nicht in einem 

Restrukturierungs- oder Insolvenzverfahren; 

iii) ein Dokument mit den in Anhang IX genannten 

Informationen wird bei der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats in elektronischer Form hinterlegt 

und gemäß den Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 2 der 

Öffentlichkeit zur gleichen Zeit wie dieser zuständigen 

Behörde zur Verfügung gestellt;“ 

ii) Unter Buchstabe j erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„j) Nichtdividendenwerte, die von einem Kreditinstitut dauernd oder 

wiederholt begeben werden, wobei der aggregierte 

Gesamtgegenwert der angebotenen Wertpapiere in der Union 

weniger als 150 000 000 EUR pro Kreditinstitut über einen 

Zeitraum von 12 Monaten beträgt, sofern diese Wertpapiere“ 

iii) Buchstabe l wird gestrichen. 

iv) Folgende Unterabsätze werden angefügt: 

„Das unter Unterabsatz 1 Buchstabe da Ziffer iii und Buchstabe db 

Ziffer iii genannte Dokument darf in gedruckter Version nicht mehr als 

elf DIN-A4-Seiten umfassen, muss in einer Weise präsentiert und 

aufgemacht sein, die leicht lesbar ist, wobei Buchstaben in gut leserlicher 

Größe zu verwenden sind, und muss in der Amtssprache des 

Herkunftsmitgliedstaats oder mindestens einer seiner Amtssprachen oder 
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in einer anderen von der zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats 

anerkannten Sprache abgefasst sein. 
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Bei der Berechnung des aggregierten Gesamtgegenwerts der öffentlichen 

Angebote von Wertpapieren gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe j wird der 

aggregierte Gesamtgegenwert aller öffentlichen Angebote von 

Wertpapieren berücksichtigt, die zu dem Zeitpunkt laufen und die in den 

letzten 12 Monaten vor dem Datum des Beginns eines neuen öffentlichen 

Angebots von Wertpapieren unterbreitet wurden, mit Ausnahme der 

öffentlichen Angebote von Wertpapieren, für die ein Prospekt 

veröffentlicht wurde oder die unter eine andere Ausnahme von der 

Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Unterabsatz 1 

oder gemäß Artikel 3 Absatz 2 fielen.“ 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. Die Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) Wertpapiere, die mit bereits zum Handel am selben 

geregelten Markt zugelassenen Wertpapieren fungibel sind, 

sofern sie über einen Zeitraum von 12 Monaten weniger als 

30 % der Zahl der Wertpapiere ausmachen, die bereits zum 

Handel am selben geregelten Markt zugelassen sind; 
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b) Aktien, die aus der Umwandlung oder dem Eintausch anderer 

Wertpapiere oder aus der Ausübung der mit anderen 

Wertpapieren verbundenen Rechte resultieren, sofern es sich 

dabei um Aktien derselben Gattung wie die bereits zum 

Handel am selben geregelten Markt zugelassenen Aktien 

handelt und sofern sie über einen Zeitraum von 12 Monaten 

weniger als 30 % der Zahl der Aktien derselben Gattung 

ausmachen, die bereits zum Handel am selben geregelten 

Markt zugelassen sind, vorbehaltlich Unterabsatz 2 dieses 

Absatzes; 

ba) Wertpapiere, die mit Wertpapieren, die mindestens während 

der letzten 18 Monate vor der Zulassung der neuen 

Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 

ununterbrochen zugelassen waren, fungibel sind, sofern alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) die Wertpapiere, die zum Handel an einem geregelten 

Markt zugelassen werden sollen, werden nicht im 

Zusammenhang mit einer Übernahme im Wege eines 

Tauschangebots, einer Verschmelzung oder einer 

Spaltung begeben; 
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ii) der Emittent der Wertpapiere befindet sich nicht in 

einem Restrukturierungs- oder Insolvenzverfahren; 

iii) ein Dokument mit den in Anhang IX genannten 

Informationen wird bei der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats in elektronischer Form 

hinterlegt und gemäß den Bestimmungen des 

Artikels 21 Absatz 2 der Öffentlichkeit zur gleichen 

Zeit wie dieser zuständigen Behörde zur Verfügung 

gestellt;“ 

2. Unter Buchstabe i erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„i) Nichtdividendenwerte, die von einem Kreditinstitut dauernd 

oder wiederholt begeben werden, wobei der aggregierte 

Gesamtgegenwert der angebotenen Wertpapiere in der Union 

weniger als 150 000 000 EUR pro Kreditinstitut über einen 

Zeitraum von 12 Monaten beträgt, sofern diese Wertpapiere“ 

3. Die Buchstaben j und k werden gestrichen. 

ii)  In Unterabsatz 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 
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„Die Bedingung, wonach die resultierenden Aktien gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstabe b über einen Zeitraum von 

12 Monaten weniger als 30 % der Zahl der Aktien derselben 

Gattung ausmachen müssen, die bereits zum Handel am 

selben geregelten Markt zugelassen sind, gilt nicht in 

folgenden Fällen: 

iii) Die folgenden beiden Unterabsätze werden angefügt: 

„Das unter Unterabsatz 1 Buchstabe ba Ziffer iii genannte 

Dokument darf in gedruckter Version nicht mehr als elf DIN-

A4-Seiten umfassen, muss in einer Weise präsentiert und 

aufgemacht sein, die leicht lesbar ist, wobei Buchstaben in 

gut leserlicher Größe zu verwenden sind, und muss in der 

Amtssprache des Herkunftsmitgliedstaats oder mindestens 

einer seiner Amtssprachen oder in einer anderen von der 

zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats anerkannten 

Sprache abgefasst sein. 

Bei der Berechnung des aggregierten Gesamtgegenwerts der 

öffentlichen Angebote von Wertpapieren gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstabe i wird der aggregierte 

Gesamtgegenwert aller öffentlichen Angebote von 

Wertpapieren berücksichtigt, die zu dem Zeitpunkt laufen 

und die in den letzten 12 Monaten vor dem Datum des 

Beginns eines neuen öffentlichen Angebots von 

Wertpapieren unterbreitet wurden, mit Ausnahme der 

öffentlichen Angebote von Wertpapieren, für die ein 

Prospekt veröffentlicht wurde oder die unter eine andere 

Ausnahme von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines 

Prospekts gemäß Unterabsatz 1 ▌fielen.“ 
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d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die in den Absätzen 4 und 5 genannten Ausnahmen von der Pflicht zur 

Veröffentlichung eines Prospekts können miteinander kombiniert 

werden. Eine Kombination der Ausnahmen nach Absatz 5 Unterabsatz 1 

Buchstaben a und b ist jedoch nicht zulässig, wenn dies dazu führen 

könnte, dass über einen Zeitraum von 12 Monaten mehr als 30 % der 

Zahl der Aktien derselben Gattung, die bereits zum Handel an einem 

geregelten Markt zugelassen sind, sofort oder zu einem späteren 

Zeitpunkt zum Handel am selben geregelten Markt zugelassen werden, 

ohne dass ein Prospekt veröffentlicht wird.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„da) ,Restrukturierung‘ eine Restrukturierung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parlaments 

und des Rates19; 

db) ,Insolvenzverfahren‘ ein Insolvenzverfahren im Sinne von Artikel 2 

Nummer 4 der Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen 

Parlaments und des Rates20; 

                                                 
19 Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 über präventive Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung und 
über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 
Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2017/1132 (ABl. L 172 vom 26.6.2019, S. 18). 

20 Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren (Neufassung) (ABl. L 141 vom 5.6.2015, 
S. 19).“ 
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b) Buchstabe r wird wie folgt geändert: 

„r) ‚Billigung‘ die positive Handlung bei Abschluss der Prüfung des 

Prospekts durch die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 

auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit der im Prospekt 

enthaltenen Informationen, die jedoch nicht die Richtigkeit dieser 

Informationen betrifft;“ 

c) Buchstabe z erhält folgende Fassung: 

„z) ‚elektronische Form‘ eine elektronische Form im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 62a der Richtlinie 2014/65/EU.“ 

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Unbeschadet des Artikels 1 Absatz 4 und des Absatzes 2 dieses Artikels 

werden Wertpapiere in der Union nur nach vorheriger Veröffentlichung 

eines Prospekts gemäß dieser Verordnung öffentlich angeboten. 
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(2) Unbeschadet des Artikels 4 ist ein öffentliches Angebot von 

Wertpapieren von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts 

gemäß Absatz 1 ausgenommen, sofern 

a) dieses Angebot nicht der Notifizierung gemäß Artikel 25 unterliegt; 

b) der aggregierte Gesamtgegenwert der angebotenen Wertpapiere in 

der Union über einen Zeitraum von 12 Monaten weniger als 

12 000 000 EUR pro Emittent oder Anbieter beträgt. 

(2a) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten ein 

öffentliches Angebot von Wertpapieren von der Pflicht zur 

Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Absatz 1 ausnehmen, sofern 

der aggregierte Gesamtgegenwert der angebotenen Wertpapiere in der 

Union über einen Zeitraum von 12 Monaten weniger als 

5 000 000 EUR pro Emittent oder Anbieter beträgt. 

(2b) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der ESMA mit, wenn 

sie beschließen, den Schwellenwert für die Ausnahmeregelung von 

5 000 000 EUR gemäß Unterabsatz 2a anzuwenden. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die ESMA auch über 

jeden späteren Beschluss, stattdessen den in Absatz 2 Buchstabe b 

genannten Schwellenwert für die Ausnahmeregelung von 

12 000 000 EUR anzunehmen. 
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(2c) Bei der Berechnung des aggregierten Gesamtgegenwerts der öffentlichen 

Angebote von Wertpapieren gemäß Absatz 2 Buchstabe b und Absatz 2a 

wird der aggregierte Gesamtgegenwert aller öffentlichen Angebote von 

Wertpapieren berücksichtigt, die zu dem Zeitpunkt laufen und die in den 

letzten 12 Monaten vor dem Datum des Beginns eines neuen öffentlichen 

Angebots von Wertpapieren unterbreitet wurden, mit Ausnahme der 

öffentlichen Angebote von Wertpapieren, für die ein Prospekt 

veröffentlicht wurde oder die unter eine andere Ausnahme von der 

Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 

Absatz 4 Unterabsatz 1 fielen. Darüber hinaus umfasst der aggregierte 

Gesamtgegenwert der öffentlichen Angebote von Wertpapieren alle 

Arten und Gattungen der angebotenen Wertpapiere. 

(2d) Ist ein öffentliches Angebot von Wertpapieren gemäß Absatz 2 

Buchstabe b oder Absatz 2a von der Pflicht zur Veröffentlichung eines 

Prospekts ausgenommen, so kann ein Mitgliedstaat verlangen, dass der 

Emittent ein Dokument mit den in Artikel 7 Absätze 3 bis 10 und 

Artikel 7 Absatz 12 genannten Informationen oder ein Dokument mit 

den auf nationaler Ebene erforderlichen Informationen hinterlegt und 

gemäß den Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 2 der Öffentlichkeit 

zur Verfügung stellt, sofern der Umfang und der Grad dieser 

Informationen gegenüber den Informationen gemäß Artikel 7 

Absätze 4 bis 10 und Artikel 7 Absatz 12 gleichwertig sind oder 

geringer ausfallen.“ 
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4. Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ist ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder eine Zulassung von 

Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt gemäß Artikel 1 

Absatz 4 oder 5 oder Artikel 3 Absatz 2 von der Pflicht zur Veröffentlichung 

eines Prospekts ausgenommen, so kann der Emittent, der Anbieter oder die die 

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person auf 

freiwilliger Basis einen Prospekt im Einklang mit dieser Verordnung erstellen.“ 

5. Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Jede spätere Weiterveräußerung von Wertpapieren, die zuvor Gegenstand einer 

oder mehrerer Arten von öffentlichen Angeboten von Wertpapieren gemäß 

Artikel 1 Absatz 4 Buchstaben a bis db waren, gilt als gesondertes Angebot, 

wobei anhand der Begriffsbestimmung nach Artikel 2 Buchstabe d zu 

entscheiden ist, ob es sich bei dieser Weiterveräußerung um ein öffentliches 

Angebot von Wertpapieren handelt. Bei der Platzierung von Wertpapieren 

durch Finanzintermediäre ist ein Prospekt zu veröffentlichen, es sei denn, eine 

der Ausnahmen nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstaben a bis db findet in Bezug 

auf die endgültige Platzierung Anwendung.“ 
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6. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Unbeschadet der Artikel 14a Absatz 2, Artikel 15a Absatz 2 und Artikel 18 

Absatz 1 enthält ein Prospekt die erforderlichen Informationen, die für den 

Anleger wesentlich sind, um sich ein fundiertes Urteil über Folgendes bilden 

zu können:“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Prospekt ist ein Dokument mit standardisierter Aufmachung, und die 

in einem Prospekt offengelegten Informationen sind gemäß den in 

Artikel 13 Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakten in einer 

standardisierten Reihenfolge zu präsentieren. Die Informationen in einem 

Prospekt werden unter Beachtung der in Absatz 1 Unterabsatz 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Faktoren in leicht zu analysierender, 

knapper und verständlicher Form geschrieben und präsentiert. 

Abweichend von Unterabsatz 1, den Absätzen 4 und 5 und den 

Anforderungen der gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels 

erlassenen technischen Durchführungsstandards können die in einem 

einheitlichen Registrierungsformular enthaltenen Informationen 

aufgenommen werden, ohne die standardisierte Aufmachung, die 

standardisierte Reihenfolge, die maximale Länge, das Muster und das 

Layout, einschließlich der Schriftgröße und der stilistischen 

Anforderungen, zu berücksichtigen. 
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c) Folgende Absätze ▌werden angefügt: 

„(4) Ein Prospekt, der sich auf Aktien bezieht ▌, hat eine maximale Länge 

von 300 DIN-A4-Seiten in gedruckter Form und ist in einer Weise 

präsentiert und aufgemacht, die leicht verständlich ist, wobei Buchstaben 

in gut leserlicher Größe verwendet werden. 

(5) Die Zusammenfassung, die gemäß Artikel 19 mittels Verweis 

aufgenommenen Informationen oder die zusätzlichen Informationen, die 

vorzulegen sind, wenn der Emittent gemäß Artikel 18 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission eine komplexe 

finanztechnische Vorgeschichte hat oder eine bedeutende finanzielle 

Verpflichtung eingegangen ist, oder die Informationen, die vorzulegen 

sind, wenn eine bedeutende Bruttoveränderung im Sinne von Artikel 1 

Buchstabe e der genannten Delegierten Verordnung vorliegt, werden 

bei der in Absatz 4 des vorliegenden Artikels genannten maximalen 

Länge nicht berücksichtigt. 

(6) Wenn Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in der 

Union zugelassen werden sollen und gleichzeitig Anlegern in einem 

Drittland, wo ein Angebotsdokument nach den Rechtsvorschriften, 

Regeln oder Marktpraktiken erstellt wird, angeboten oder privat bei 

ihnen platziert werden, gelten die Anforderungen in Bezug auf die 

standardisierte Aufmachung, die standardisierte Reihenfolge, die 

maximale Länge, das Muster und das Layout, einschließlich der 

Schriftgröße und der stilistischen Anforderungen, abweichend von 

Absatz 2 Unterabsatz 1 und den Absätzen 4 und 5 nicht für den 

Prospekt für die Zulassung dieser Wertpapiere zum Handel an einem 

geregelten Markt. 
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(7) Die ESMA arbeitet Leitlinien zur Verständlichkeit und zur 

Verwendung einfacher Sprache in Prospekten aus, um sicherzustellen, 

dass die darin enthaltenen Informationen – je nach Art des Prospekts 

und Art der angesprochenen Anleger – präzise, klar und 

benutzerfreundlich sind. 

(8) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 

aus, in denen – je nach Art des Prospekts und Art der angesprochenen 

Anleger – das Muster und das Layout der Prospekte, einschließlich der 

Schriftgröße und der stilistischen Anforderungen, festgelegt werden. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [12 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Ergänzung der vorliegenden 

Verordnung zu erlassen. 

_____________ 

* Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufmachung, 
des Inhalts, der Prüfung und der Billigung des Prospekts, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission (ABl. 
L 166 vom 21.6.2019, S. 26).“ 
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7. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Unbeschadet des Unterabsatzes 1 kann die Zusammenfassung Informationen 

in Form von Diagrammen, Abbildungen oder Tabellen enthalten oder 

zusammenfassen.“ 

b) In Absatz 4 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Die Zusammenfassung ist in vier Abschnitten in der folgenden Reihenfolge zu 

erstellen:“ 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Der Abschnitt gemäß Absatz 4 Buchstabe a enthält die folgenden 

Angaben in der folgenden Reihenfolge:“ 

ii) Unterabsatz 2 wird wie folgt geändert: 

 – Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Er enthält die folgenden Warnhinweise in der folgenden Reihenfolge:“ 
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– Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„g) gegebenenfalls eine Erklärung, dass das Unternehmen 

Umweltprobleme als wesentlichen Risikofaktor gemäß Artikel 16 

ermittelt hat.“ 

d) ▌Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Der Abschnitt gemäß Absatz 4 Buchstabe b enthält die folgenden 

Angaben in der folgenden Reihenfolge:“ 

ii) In Buchstabe a wird folgende Ziffer angefügt: 

„vi) unterliegt der Emittent von Dividendenwerten Artikel 8 der 

Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und 

des Rates21, eine Erklärung zur Frage, ob die Tätigkeiten des 

Emittenten mit Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang stehen, 

die gemäß den Artikeln 3 und 9 der genannten Verordnung als 

ökologisch nachhaltig gelten.“ 

                                                 
21 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13).“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/85;Nr:2020;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/85;Nr:2020;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2088;Nr:2019;Year:2088&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:22;Month:6;Year:2020;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:22;Month:6;Year:2020;Page:13&comp=


 

 686 

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Der Abschnitt gemäß Absatz 4 Buchstabe c enthält die folgenden 

Angaben in der folgenden Reihenfolge:“ 

ii) Unterabsatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Enthält die Zusammenfassung die Informationen gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe c, so erhöht sich die in Absatz 3 festgelegte maximale Länge 

um eine weitere DIN-A4-Seite pro Garantiegeber ▌, sofern die 

zusätzlichen DIN-A4-Seiten der Beschreibung der Garantiegeber 

dienen.“ 

f) In Absatz 8 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Der Abschnitt gemäß Absatz 4 Buchstabe d enthält die folgenden Angaben in 

der folgenden Reihenfolge:“ 

g) Absatz 12a erhält folgende Fassung: 

„(12a) Abweichend von den Absätzen 3 bis 12 enthält ein gemäß Artikel 14a 

erstellter EU-Folgeprospekt oder ein gemäß Artikel 15a erstelltes EU-

Wachstums-Emissionsprospekt eine Zusammenfassung, die gemäß 

diesem Absatz abgefasst wurde. 

Die Zusammenfassung eines EU-Folgeprospekts oder eines EU-

Wachstums-Emissionsprospekts wird als kurze Unterlage abgefasst, die 

präzise formuliert ist und in gedruckter Form eine maximale Länge von 

sieben DIN-A4-Seiten umfasst. 

Die Zusammenfassung eines EU-Folgeprospekts oder eines EU-

Wachstums-Emissionsprospekts darf keine Querverweise auf andere 

Teile des Prospekts oder Angaben in Form eines Verweises enthalten und 

erfüllt die folgenden Anforderungen: 

a) sie wird so aufgemacht und gestaltet, dass sie leicht lesbar ist, 

wobei Buchstaben in gut leserlicher Größe zu verwenden sind; 

b) sie ist sprachlich und stilistisch so formuliert, dass das Verständnis 

der Informationen erleichtert wird, insbesondere durch 

Verwendung einer klaren, präzisen und für die Anleger allgemein 

verständlichen Sprache; 
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c) sie umfasst die folgenden Abschnitte in der folgenden Reihenfolge: 

i) eine Einleitung mit allen in Absatz 5 des vorliegenden 

Artikels genannten Angaben, einschließlich Warnhinweisen 

und dem Datum der Billigung des EU-Folgeprospekts oder 

des EU-Wachstums-Emissionsprospekts; 

ii) Basisinformationen über den Emittenten; 

iii) Basisinformationen über die Wertpapiere, einschließlich der 

mit den Wertpapieren verbundenen Rechte und etwaiger 

Einschränkungen dieser Rechte; 

iv) Basisinformationen über das öffentliche Angebot von 

Wertpapieren und/oder die Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt; 

v) wenn eine Garantie für die Wertpapiere gestellt wird, die 

Basisinformationen über den Garantiegeber sowie über Art 

und Umfang der Garantie. 
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Unbeschadet des Unterabsatzes 3 Buchstaben a und b kann die 

Zusammenfassung eines EU-Folgeprospekts oder eines EU-Wachstums-

Emissionsprospekts Informationen in Form von Diagrammen, 

Abbildungen oder Tabellen enthalten oder zusammenfassen. 

Enthält die Zusammenfassung eines EU-Folgeprospekts oder eines EU-

Wachstums-Emissionsprospekts die Informationen gemäß Unterabsatz 3 

Buchstabe c Ziffer v, so erhöht sich die in Unterabsatz 2 genannte 

maximale Länge um eine weitere DIN-A4-Seite pro Garantiegeber ▌, 

sofern die zusätzlichen DIN-A4-Seiten der Beschreibung der 

Garantiegeber dienen.“ 

h) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(14) Die ESMA arbeitet Leitlinien zur Verständlichkeit und zur 

Verwendung einfacher Sprache in Zusammenfassungen aus, um 

sicherzustellen, dass die darin enthaltenen Informationen präzise, klar 

und benutzerfreundlich sind. 
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(15) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels 

sicherzustellen, arbeitet die ESMA Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards aus, in denen das Muster und das Layout der 

Zusammenfassungen, einschließlich der Schriftgröße und der 

stilistischen Anforderungen, festgelegt werden. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [12 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Ergänzung der vorliegenden 

Verordnung zu erlassen.“ 

8. Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Wurde ein einheitliches Registrierungsformular des Emittenten von der zuständigen 

nationalen Behörde für ein Geschäftsjahr gebilligt, können künftige einheitliche 

Registrierungsformulare ohne vorherige Billigung bei der zuständigen Behörde 

hinterlegt werden.“ 
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9. In Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten gewährleisten jedoch, dass niemand lediglich aufgrund der 

Zusammenfassung nach Artikel 7 samt etwaigen Übersetzungen haftet, es sei denn,“ 

10. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Kommission erlässt bis zum … [18 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsverordnung] gemäß Artikel 44 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung in Bezug auf die 

standardisierte Aufmachung und die standardisierte Reihenfolge 

des Prospekts, des Basisprospekts und der endgültigen 

Bedingungen sowie die Schemata für die in einen Prospekt 

aufzunehmenden spezifischen Angaben, wozu auch LEI und ISIN 

zählen, wobei im Falle eines Prospekts, der aus mehreren 

Einzeldokumenten besteht, Wiederholungen zu vermeiden sind.“ 
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ii) In Unterabsatz 2 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„f) der potenziellen Verpflichtung des Emittenten von 

Dividendenwerten, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung 

zusammen mit dem entsprechenden Bestätigungsurteil gemäß der 

Richtlinie 2004/109/EG und der Richtlinie 2013/34/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vorzulegen; 

g) der Tatsache, ob öffentlich angebotene oder zum Handel an einem 

geregelten Markt zugelassene Nichtdividendenwerte damit 

beworben werden, dass sie Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen 

oder ESG-Ziele verfolgen. 

_____________ 

* Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 
bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 
29.6.2013, S. 19).“ 

iii) Der folgende Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe g gilt bei 

der Festlegung der verschiedenen Prospektschemata Folgendes: 

a) in den Prospekt für eine europäische grüne Anleihe im 

Sinne von Artikel 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

2023/2631 des Europäischen Parlaments und des Rates22 

werden mittels Verweis einschlägige Informationen, die im 

Informationsblatt zu europäischen grünen Anleihen nach 

Artikel 10 der genannten Verordnung enthalten sind, 

aufgenommen; 

                                                 
22  
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b) der Prospekt für eine als ökologisch nachhaltig vermarktete 

Anleihe und eine an Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Anleihe 

im Sinne von Artikel 1 Buchstabe c der genannten 

Verordnung umfasst die einschlägigen, in der genannten 

Verordnung vorgesehenen fakultativen Offenlegungen, 

sofern sich der Emittent für die fakultativen Offenlegungen 

entscheidet. 

_____________ 

* Verordnung (EU) 2023/2631 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über europäische grüne Anleihen sowie fakultative 
Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten 
Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen 
(ABl. L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission erlässt bis zum … [18 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] gemäß Artikel 44 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung, in denen das Schema für die in 

das einheitliche Registrierungsformular aufzunehmenden Mindestangaben 

festgelegt wird.“ 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die delegierten Rechtsakte gemäß den Absätzen 1 und 2 stehen im 

Einklang mit den Anhängen I, II und III dieser Verordnung.“ 

11. Artikel 14 wird gestrichen. 
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12. Artikel 14a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 14a 

EU-Folgeprospekt 

(1) Folgende Personen können sich im Falle eines öffentlichen Angebots von 

Wertpapieren oder einer Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem 

geregelten Markt dafür entscheiden, einen EU-Folgeprospekt zu erstellen: 

a) Emittenten, deren Wertpapiere mindestens während der 18 Monate vor 

dem öffentlichen Angebot oder der Zulassung der neuen Wertpapiere 

zum Handel an einem geregelten Markt ununterbrochen zum Handel 

zugelassen waren; 

b) Emittenten, deren Wertpapiere mindestens während der 18 Monate vor 

dem öffentlichen Angebot der neuen Wertpapiere zum Handel an 

einem KMU-Wachstumsmarkt ununterbrochen zum Handel 

zugelassen waren; 

c) Emittenten, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 

für Wertpapiere beantragen, die mit Wertpapieren fungibel sind, die 

mindestens während der letzten 18 Monate vor der Zulassung zum 

Handel der Wertpapiere ununterbrochen zum Handel an einem KMU-

Wachstumsmarkt zugelassen waren; 
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d) Anbieter von Wertpapieren, die mindestens während der 18 Monate vor 

dem öffentlichen Angebot ununterbrochen zum Handel an einem 

geregelten Markt oder an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen 

waren. 

Abweichend von Unterabsatz 1 darf ein Emittent, der nur 

Nichtdividendenwerte hat, die zum Handel an einem geregelten Markt oder an 

einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, keinen EU-Folgeprospekt für 

die Zulassung von Dividendenwerten zum Handel an einem geregelten Markt 

erstellen. 

(2) Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 und unbeschadet des Artikels 18 Absatz 1 

enthält der EU-Folgeprospekt alle für Anleger notwendigen Informationen, um 

sich alles Folgende zu erschließen: 

a) die Aussichten und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Emittenten und 

die bedeutenden Änderungen der Finanz- und Geschäftslage des 

Emittenten, die gegebenenfalls seit Ablauf des letzten Geschäftsjahres 

eingetreten sind; 

b) Basisinformationen über Wertpapiere, einschließlich der mit den 

Wertpapieren verbundenen Rechte und etwaiger Einschränkungen dieser 

Rechte; 

c) die Gründe für die Emission und ihre Auswirkungen auf den Emittenten, 

einschließlich seiner Kapitalstruktur insgesamt, sowie die Verwendung 

der Erlöse. 
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(3) Die in dem EU-Folgeprospekt enthaltenen Angaben sind schriftlich und in 

leicht zu analysierender, präziser und verständlicher Form zu präsentieren und 

müssen es Anlegern ▌ermöglichen, eine fundierte Anlageentscheidung zu 

treffen, wobei die vorgeschriebenen Informationen gemäß der 

Richtlinie 2004/109/EG (soweit anwendbar), der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 und die in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der 

Kommission23 genannten Informationen (soweit anwendbar), die bereits 

veröffentlicht wurden, zu berücksichtigen sind. 

(4) Der EU-Folgeprospekt enthält je nach Art der Wertpapiere die in Anhang IV 

bzw. Anhang V festgelegten Mindestinformationen. 

Ein EU-Folgeprospekt, der die in Anhang IV festgelegten 

Mindestinformationen enthält, wird als ein einziges Dokument erstellt. 

Ein EU-Folgeprospekt, der die in Anhang V festgelegten 

Mindestinformationen enthält, kann entweder als ein einziges Dokument oder 

in mehreren Einzeldokumenten erstellt werden. 

(5) Ein EU-Folgeprospekt, der sich auf Aktien bezieht ▌, hat eine maximale Länge 

von 50 DIN-A4-Seiten in gedruckter Form und ist in einer Weise präsentiert 

und aufgemacht, die leicht verständlich ist, wobei Buchstaben in gut leserlicher 

Größe verwendet werden. 

                                                 
23 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die 
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 vom 
31.3.2017, S. 1). 
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(6) Die Zusammenfassung, die gemäß Artikel 19 dieser Verordnung mittels 

Verweis aufgenommenen Informationen, die zusätzlichen Informationen, die 

vorzulegen sind, wenn der Emittent gemäß Artikel 18 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/980 eine komplexe finanztechnische Vorgeschichte hat 

oder eine bedeutende finanzielle Verpflichtung eingegangen ist, oder die 

Informationen, die vorzulegen sind, wenn eine bedeutende 

Bruttoveränderung im Sinne von Artikel 1 Buchstabe e der genannten 

Delegierten Verordnung vorliegt, werden bei der in Absatz 5 des vorliegenden 

Artikels genannten maximalen Länge nicht berücksichtigt. 

(7) Der EU-Folgeprospekt ist ein Dokument mit standardisierter Aufmachung, und 

die in einem EU-Folgeprospekt offengelegten Informationen sind in einer 

standardisierten Reihenfolge entsprechend der Reihenfolge der Offenlegung 

gemäß Anhang IV bzw. Anhang V, je nach Art der Wertpapiere, vorzulegen. 

(8) Die Kommission erlässt bis zum … [15 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] gemäß Artikel 44 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung, in denen der verkürzte Inhalt, 

die standardisierte Aufmachung und die standardisierte Reihenfolge des EU-

Folgeprospekts festgelegt werden. 

Diese delegierten Rechtsakte stützen sich auf die Anhänge IV und V.“ 

13. Artikel 15 wird gestrichen. 
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14. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 15a 

EU-Wachstums-Emissionsprospekt 

(1) Unbeschadet des Artikels 1 Absatz 4 und des Artikels 3 Absatz 2 können 

folgende Personen im Falle eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren ein 

EU-Wachstums-Emissionsprospekt erstellen, sofern sie keine Wertpapiere 

begeben haben, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen 

wurden: 

a) KMU; 

b) Emittenten, die keine KMU sind und deren Wertpapiere zum Handel an 

einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind oder zugelassen werden 

sollen; 

c) andere als die unter den Buchstaben a und b genannten Emittenten, wenn 

der aggregierte Gesamtgegenwert der öffentlich angebotenen 

Wertpapiere in der Union weniger als 50 000 000 EUR über einen 

Zeitraum von 12 Monaten beträgt, sofern keine Wertpapiere dieser 

Emittenten an einem MTF gehandelt werden und ihre durchschnittliche 

Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr bis zu 499 betrug; 

d) Anbieter von Wertpapieren, die von den unter den Buchstaben a und b 

genannten Emittenten begeben wurden. 
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Bei der Berechnung des aggregierten Gesamtgegenwerts der öffentlich 

angebotenen Wertpapiere gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c wird der 

aggregierte Gesamtgegenwert aller öffentlichen Angebote von Wertpapieren 

berücksichtigt, die zu dem Zeitpunkt laufen und die in den letzten 12 Monaten 

vor dem Datum des Beginns eines neuen öffentlichen Angebots von 

Wertpapieren unterbreitet wurden, mit Ausnahme der öffentlichen Angebote 

von Wertpapieren, für die ein Prospekt veröffentlicht wurde oder die unter 

eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts 

gemäß Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 oder gemäß Artikel 3 Absatz 2 fielen. 

Darüber hinaus umfasst der aggregierte Gesamtgegenwert der öffentlichen 

Angebote von Wertpapieren alle Arten und Gattungen der angebotenen 

Wertpapiere. 

(2) Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 und unbeschadet des Artikels 18 Absatz 1 

enthält der EU-Wachstums-Emissionsprospekt die einschlägigen verkürzten 

und verhältnismäßigen Angaben, die es Anlegern ermöglichen, sich Folgendes 

zu erschließen: 

a) die Aussichten und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Emittenten und 

die bedeutenden Änderungen der Finanz- und Geschäftslage des 

Emittenten, die gegebenenfalls seit Ablauf des letzten Geschäftsjahres 

eingetreten sind, sowie seine Wachstumsstrategie; 

b) Basisinformationen über Wertpapiere, einschließlich der mit den 

Wertpapieren verbundenen Rechte und etwaiger Einschränkungen dieser 

Rechte; 

c) die Gründe für die Emission und ihre Auswirkungen auf den Emittenten, 

einschließlich seiner Kapitalstruktur insgesamt, sowie die Verwendung 

der Erlöse. 
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(3) Die in dem EU-Wachstums-Emissionsprospekt enthaltenen Angaben sind 

schriftlich und in leicht zu analysierender, präziser und verständlicher Form zu 

präsentieren, und ermöglichen den Anlegern, insbesondere den Kleinanlegern, 

eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. 

(4) Das EU-Wachstums-Emissionsprospekt ist als ein einziges Dokument zu 

erstellen, das je nach Art der Wertpapiere die in Anhang VII bzw. Anhang VIII 

festgelegten Mindestinformationen enthält. 

(5) Ein EU-Wachstums-Emissionsprospekt, der sich auf Aktien bezieht ▌, hat 

eine maximale Länge von 75 DIN-A4-Seiten in gedruckter Form und ist in 

einer Weise präsentiert und aufgemacht, die leicht verständlich ist, wobei 

Buchstaben in gut leserlicher Größe verwendet werden. 

(6) Die Zusammenfassung, die gemäß Artikel 19 mittels Verweis aufgenommenen 

Informationen, die zusätzlichen Informationen, die vorzulegen sind, wenn der 

Emittent gemäß Artikel 18 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 eine 

komplexe finanztechnische Vorgeschichte hat oder eine bedeutende finanzielle 

Verpflichtung eingegangen ist, oder die Informationen, die vorzulegen sind, 

wenn eine bedeutende Bruttoveränderung im Sinne von Artikel 1 

Buchstabe e der genannten Delegierten Verordnung vorliegt, werden bei der 

in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannten maximalen Länge nicht 

berücksichtigt. 
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(7) Das EU-Wachstums-Emissionsprospekt ist ein Dokument mit standardisierter 

Aufmachung, und die in einem EU-Wachstums-Emissionsprospekt 

offengelegten Informationen sind in einer standardisierten Reihenfolge 

entsprechend der Reihenfolge der Offenlegung gemäß Anhang VII bzw. 

Anhang VIII, je nach Art der Wertpapiere, vorzulegen. ▌ 

(8) Die Kommission erlässt bis zum … [15 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] gemäß Artikel 44 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung, in denen der verkürzte Inhalt, 

die standardisierte Aufmachung und die standardisierte Reihenfolge des EU-

Wachstums-Emissionsprospekts festgelegt werden. 

Diese delegierten Rechtsakte stützen sich auf die Anhänge VII und VIII.“ 

15. Artikel 16 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Auf Risikofaktoren wird in einem Prospekt nur insoweit eingegangen, als es sich 

um Risiken handelt, die für den Emittenten und die Wertpapiere spezifisch und im 

Hinblick auf eine fundierte Anlageentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind, 

wie auch durch den Inhalt des Prospekts bestätigt wird. 

Ein Prospekt darf keine Risikofaktoren enthalten, die allgemein gehalten sind, die 

nur als Haftungsausschlüsse dienen oder die kein hinreichend klares Bild der 

spezifischen Risikofaktoren vermitteln, die die Anleger zu beachten haben. 

Bei der Erstellung des Prospekts beurteilen Emittenten, Anbieter oder die Personen, 

die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragen, die 

Wesentlichkeit der Risikofaktoren auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit ihres 

Eintretens und des zu erwartenden Umfangs ihrer negativen Auswirkungen. 
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Der Emittent, der Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt beantragende Person beschreibt jeden Risikofaktor angemessen und erläutert, 

wie dieser Risikofaktor den Emittenten oder die angebotenen oder zum Handel 

zuzulassenden Wertpapiere beeinflusst. Emittenten, Anbieter oder die die Zulassung 

zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Personen können die 

Beurteilung der Wesentlichkeit der in Unterabsatz 3 genannten Risikofaktoren nach 

Wahl auch durch Verwendung der Qualitätseinteilungen ‚gering‘, ‚mittel‘ oder 

‚hoch‘ offenlegen. 

Die Risikofaktoren werden entsprechend ihrer Beschaffenheit in eine begrenzte 

Anzahl von Kategorien eingestuft. Für jede Kategorie werden die wesentlichsten 

Risikofaktoren entsprechend der Beurteilung gemäß Unterabsatz 3 in einer Liste 

aufgeführt.“ 

16. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) kann eine Zusage zum Erwerb oder zur Zeichnung der Wertpapiere 

innerhalb von mindestens drei Arbeitstagen nach Hinterlegung des 

endgültigen Emissionskurses oder des endgültigen Emissionsvolumens 

der öffentlich angebotenen Wertpapiere widerrufen werden oder“ 
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17. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„(1) „Informationen, die gemäß dieser Verordnung und den auf ihrer 

Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten in einen Prospekt 

aufzunehmen sind, können mittels Verweis in diesen Prospekt 

aufgenommen werden, wenn sie zuvor oder gleichzeitig auf 

elektronischem Wege veröffentlicht werden, in einer Sprache gemäß den 

Anforderungen des Artikels 27 abgefasst sind und in einem der 

folgenden Dokumente enthalten sind:“ 

ii) Die Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) Dokumente, die im Einklang mit dieser Verordnung von einer 

zuständigen Behörde gebilligt oder bei ihr hinterlegt wurden, 

einschließlich eines einheitlichen Registrierungsformulars oder 

Teilen davon; 

b) Dokumente gemäß Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 

Buchstaben da, db und f bis i und gemäß Artikel 1 Absatz 5 

Unterabsatz 1 Buchstaben ba und e bis h;“ 
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iii) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) Lageberichte gemäß Kapitel 5 und 6 der Richtlinie 2013/34/EU, 

gegebenenfalls einschließlich der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung;“ 

b) Folgende Absätze werden eingefügt: 

„(1a) Informationen, die nicht in einen Prospekt aufgenommen werden 

müssen, können dennoch auf freiwilliger Basis mittels Verweis in diesen 

Prospekt aufgenommen werden, wenn sie zuvor oder gleichzeitig auf 

elektronischem Wege veröffentlicht werden, in einer Sprache gemäß den 

Anforderungen des Artikels 27 abgefasst sind und in einem der 

Dokumente gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 enthalten sind. 

(1b) Ein Emittent, ein Anbieter oder eine die Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt beantragende Person ist nicht verpflichtet, einen 

Nachtrag gemäß Artikel 23 Absatz 1 mit neuen jährlich oder 

unterjährig vorzulegenden Finanzinformationen zu veröffentlichen, 

die veröffentlicht wurden, als ein Basisprospekt gemäß Artikel 12 

Absatz 1 noch gültig war. Werden diese neuen jährlich oder unterjährig 

vorzulegenden Finanzinformationen auf elektronischem Wege 

veröffentlicht, so können sie mittels Verweis in den Basisprospekt 

gemäß Absatz 1 Buchstabe d aufgenommen werden. Ein Emittent, ein 

Anbieter oder eine die Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt beantragende Person kann jedoch freiwillig einen Nachtrag für 

diese Informationen veröffentlichen.“ 
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18. Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Unterlässt es die zuständige Behörde, innerhalb der in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes sowie den Absätzen 3 und 6 genannten Fristen eine Entscheidung 

über den Prospekt zu treffen, so teilt die zuständige Behörde dem Emittenten, 

dem Anbieter oder der die Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt beantragenden Person und der ESMA die Gründe für diese 

Unterlassung mit. Eine solche Unterlassung gilt nicht als Billigung des 

Antrags. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen 

werden, um einer etwaigen Nichteinhaltung der in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes und in den Absätzen 3 und 6 genannten Fristen durch die 

zuständigen Behörden entgegenzuwirken. 

Die ESMA veröffentlicht jährlich einen aggregierten Bericht über die 

Einhaltung der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes und in den Absätzen 3 und 6 

genannten Fristen durch die zuständigen Behörden.“ 

b) Absatz 6a erhält folgende Fassung: 

„(6a) Abweichend von den Absätzen 2 und 4 dieses Artikels werden die in 

Absatz 2 Unterabsatz 1 und Absatz 4 genannten Fristen für einen EU-

Folgeprospekt, für den die in Artikel 14a Absätze 5 und 6 genannte 

maximale Länge gilt, auf sieben Arbeitstage verkürzt. Der Emittent 

unterrichtet die zuständige Behörde mindestens fünf Arbeitstage vor dem 

Datum, zu dem der Antrag auf Billigung gestellt werden soll. 

Die verkürzte Frist gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes gilt für einen 

EU-Folgeprospekt, der von Emittenten gemäß Artikel 14a Absatz 1 

Buchstabe c erstellt wurde.“ 

d) Absatz 11 erhält folgende Fassung: 

„(11) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach Anhörung der 

ESMA delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 44 zur Ergänzung dieser 

Verordnung zu erlassen, in denen die Kriterien für die Prüfung der Prospekte, 

insbesondere der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz der darin 
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enthaltenen Informationen, und die Verfahren für die Billigung des Prospekts 

sowie alle folgenden Punkte festgelegt werden: 
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a) die Umstände, unter denen eine zuständige Behörde zusätzliche Kriterien 

für die Prüfung des Prospekts heranziehen darf, wenn dies zum Schutz 

der Anleger für notwendig erachtet wird; 

b) die Umstände, unter denen eine zuständige Behörde – wenn dies zum 

Schutz der Anleger für notwendig erachtet wird – zusätzliche 

Informationen verlangen darf, die über das hinausgehen, was in den 

Artikeln 6, 13, 14a und 15a für die Erstellung eines Prospekts, eines 

EU-Folgeprospekts bzw. eines EU-Wachstums-Emissionsprospekts 

vorgeschrieben ist, einschließlich der Art aller zusätzlichen 

Informationen, die aufgrund der in Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses 

Absatzes genannten zusätzlichen Kriterien offengelegt wurden; 

c) der maximale gesamte Zeitrahmen, innerhalb dessen die Prüfung des 

Prospekts abgeschlossen und von der zuständigen Behörde eine 

Entscheidung darüber getroffen werden muss, ob dieser Prospekt 

gebilligt wird ▌oder die Billigung verweigert und das 

Überprüfungsverfahren beendet wird, und die Bedingungen für 

mögliche Abweichungen von diesem Zeitrahmen. 
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Bei dem in Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Absatzes genannten maximalen 

Zeitrahmen werden Buchstabe a dieses Unterabsatzes, die durchschnittliche 

Anzahl der Iterationen zwischen dem Emittenten, dem Anbieter oder der die 

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person 

und der zuständigen Behörde im Rahmen desselben Antrags auf Billigung 

eines Prospektentwurfs und die in den Absätzen 2, 3, 4, 6, und 6a 

festgelegten Fristen berücksichtigt. ▌ 

Unterlässt es die zuständige Behörde, innerhalb des in Unterabsatz 1 

Buchstabe c dieses Absatzes genannten maximalen Zeitrahmens eine 

Entscheidung über den Prospekt zu treffen, so gilt diese Unterlassung nicht 

als Billigung des Prospekts.“ 

e) Absatz 13 wird gestrichen. 

19. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Im Falle eines öffentlichen Erstangebots einer Gattung von Aktien, die zum 

ersten Mal zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen wird, muss der 

Prospekt der Öffentlichkeit mindestens drei Arbeitstage vor dem Ende des 

Angebots zur Verfügung gestellt werden.“ 
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b) Absatz 5a erhält folgende Fassung: 

„(5a) Ein EU-Folgeprospekt wird in dem in Absatz 6 genannten 

Speichermechanismus gesondert klassifiziert. 

(5b) Ein EU-Wachstums-Emissionsprospekt wird in dem in Absatz 6 

genannten Speichermechanismus in einer Weise klassifiziert, dass er von 

anderen Arten von Prospekten unterschieden wird.“ 

d) Absatz 11 erhält folgende Fassung: 

„(11) Jedem potenziellen Anleger muss vom Emittenten, vom Anbieter, von 

der die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden 

Person oder von den Finanzintermediären, die die Wertpapiere platzieren 

oder verkaufen, auf Verlangen kostenlos eine Version des Prospekts in 

elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.“ 
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20. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Betrifft der Prospekt ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, so 

haben Anleger, die Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere bereits vor 

Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt haben, das Recht, ihre Zusagen 

innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags 

zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die 

wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit gemäß 

Absatz 1 vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder – falls früher – der 

Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde. Diese 

Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert werden. Die 

Frist für das Widerrufsrecht wird im Nachtrag angegeben. 

Der Nachtrag enthält eine deutlich sichtbare Erklärung in Bezug auf das 

Widerrufsrecht, in der Folgendes eindeutig angegeben ist: 

a) die Tatsache, dass nur denjenigen Anlegern ein Widerrufsrecht 

eingeräumt wird, die Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere 

bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt hatten, sofern 

die Wertpapiere den Anlegern zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die 

wesentliche Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, 

noch nicht geliefert worden waren; 
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b) der Zeitraum, in dem die Anleger ihr Widerrufsrecht geltend 

machen können; 

c) die Information, an wen sich die Anleger wenden können, wenn sie 

ihr Widerrufsrecht geltend machen wollen.“ 

b) Absatz 2a wird gestrichen. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Werden Wertpapiere von Anlegern zwischen dem Zeitpunkt der 

Billigung des Prospekts für diese Wertpapiere und dem Auslaufen der 

Erstangebotsfrist über einen Finanzintermediär erworben oder 

gezeichnet, so ist dieser Finanzintermediär verpflichtet, 

a) diese Anleger über die mögliche Veröffentlichung eines Nachtrags, 

den Ort und den Zeitraum einer solchen Veröffentlichung, 

einschließlich der Veröffentlichung auf seiner Website, zu 

informieren und ihnen mitzuteilen, dass er ihnen bei der Ausübung 

ihres Widerrufsrechts in einem solchen Fall behilflich sein wird; 

b) diese Anleger zu informieren, in welchen Fällen der 

Finanzintermediär sie gemäß Unterabsatz 2 auf elektronischem 

Wege kontaktieren würde, um ihnen die Veröffentlichung eines 

Nachtrags mitzuteilen, und zwar vorbehaltlich ihrer Zustimmung, 

auf elektronischem Wege kontaktiert zu werden; 
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c) jenen Anlegern, die der Kontaktaufnahme ausschließlich auf 

anderem als elektronischem Wege zustimmen, die Möglichkeit 

anzubieten, sich für die elektronische Kontaktaufnahme 

ausschließlich zum Zwecke des Erhalts der Mitteilung über die 

Veröffentlichung eines Nachtrags zu entscheiden; 

d) diejenigen Anleger, die einer Kontaktaufnahme auf elektronischem Wege 

nicht zustimmen und sich gegen die Möglichkeit der elektronischen 

Kontaktaufnahme gemäß Buchstabe c entscheiden, darauf hinzuweisen, 

die Website des Emittenten oder des Finanzintermediärs zu verfolgen, 

um zu prüfen, ob ein Nachtrag veröffentlicht wurde. 

Steht den in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Anlegern ein 

Widerspruchsrecht nach Absatz 2 zu, so kontaktiert der Finanzintermediär 

diese Anleger auf elektronischem Wege bis zum Ende des ersten Arbeitstags, 

der auf den Arbeitstag folgt, an dem der Nachtrag veröffentlicht wurde. 

Werden die Wertpapiere unmittelbar vom Emittenten erworben oder 

gezeichnet, so informiert er die Anleger über die mögliche Veröffentlichung 

eines Nachtrags, den Ort und den Zeitraum einer solchen Veröffentlichung 

sowie darüber, dass ihnen in einem solchen Fall ein Widerrufsrecht zustehen 

könnte.“ 

d) Absatz 3a wird gestrichen. 
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e) Der folgende Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Ein Nachtrag zu einem Basisprospekt darf nicht dazu verwendet werden, 

eine neue Art von Wertpapieren einzuführen, für die die erforderlichen 

Informationen nicht in den Basisprospekt aufgenommen worden sind, es 

sei denn, dies ist erforderlich, um die Kapitalanforderungen nach dem 

Unionsrecht oder den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung 

des Unionsrechts zu erfüllen.“ 

f) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(8) Die ESMA erarbeitet bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] Leitlinien, um die Umstände zu präzisieren, unter 

denen ein Nachtrag zur Einführung einer neuen Art von Wertpapier, die 

nicht bereits in einem Basisprospekt beschrieben ist, in Betracht zu 

ziehen ist.“ 

21. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 
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a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Werden Wertpapiere nur in dem Herkunftsmitgliedstaat öffentlich 

angeboten oder wird nur dort die Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt beantragt, so wird der Prospekt je nach Wahl des 

Emittenten, des Anbieters oder der Person, die die Zulassung an einem 

geregelten Markt beantragt, entweder in einer von der zuständigen 

Behörde des Herkunftsmitgliedstaats anerkannten oder in einer in 

internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erstellt. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann sich ein Mitgliedstaat gegen die 

Anwendung dieser Bestimmung entscheiden und verlangen, dass der 

Prospekt für Wertpapiere, die nur in dem Herkunftsmitgliedstaat 

öffentlich angeboten werden oder deren Zulassung zum Handel an 

einem geregelten Markt nur dort beantragt wird, in einer von der 

zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats anerkannten Sprache 

erstellt wird. In diesem Fall unterrichtet dieser Mitgliedstaat die 

Kommission und die ESMA über diesen Beschluss. 

Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website ein Verzeichnis der 

Sprachen, die die zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten 

für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder eine Zulassung 

zum Handel an einem geregelten Markt, die nur im 

Herkunftsmitgliedstaat beantragt wird, anerkennen. 
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Die in Artikel 7 genannte Zusammenfassung liegt in der Amtssprache 

des Herkunftsmitgliedstaats oder in mindestens einer seiner 

Amtssprachen oder in einer anderen von der zuständigen Behörde des 

betreffenden Mitgliedstaats anerkannten Sprache vor. Die zuständige 

Behörde verlangt jedoch nicht die Übersetzung anderer Teile des 

Prospekts. 

(2) Werden Wertpapiere in mehreren Mitgliedstaaten öffentlich angeboten 

oder wird in mehreren Mitgliedstaaten die Zulassung zum Handel an 

einem geregelten Markt beantragt, so wird der Prospekt je nach Wahl des 

Emittenten, des Anbieters oder der Person, die die Zulassung an einem 

geregelten Markt beantragt, entweder in einer von den zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats und jedes 

Aufnahmemitgliedstaats anerkannten oder in einer in internationalen 

Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erstellt. 

Die in Artikel 7 genannte Zusammenfassung liegt in der Amtssprache der 

einzelnen Mitgliedstaaten oder in mindestens einer der Amtssprachen der 

einzelnen Mitgliedstaaten oder in einer anderen von der zuständigen 

Behörde der einzelnen Mitgliedstaaten anerkannten Sprache vor. 

Mitgliedstaaten verlangen jedoch nicht die Übersetzung anderer Teile des 

Prospekts.“ 
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b) Absatz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die endgültigen Bedingungen werden in derselben Sprache abgefasst wie 

der gebilligte Basisprospekt. 

Die Zusammenfassung für die einzelne Emission liegt in der 

Amtssprache des Herkunftsmitgliedstaats oder in mindestens einer seiner 

Amtssprachen oder in einer anderen von der zuständigen Behörde des 

betreffenden Mitgliedstaats anerkannten Sprache vor. 

Wenn die endgültigen Bedingungen gemäß Artikel 25 Absatz 4 an die 

zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats oder – im Falle 

mehrerer Aufnahmemitgliedstaaten – an die zuständigen Behörden der 

Aufnahmemitgliedstaaten übermittelt werden, so liegt die 

Zusammenfassung für die einzelne Emission, die den endgültigen 

Bedingungen beigefügt ist, gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 in der 

Amtssprache oder mindestens einer der Amtssprachen des 

Aufnahmemitgliedstaats oder in einer anderen von der zuständigen 

Behörde des Aufnahmemitgliedstaats anerkannten Sprache vor.“ 
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22. Artikel 29 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 29 

Gleichwertigkeit 

(1) Ein Drittlandsemittent kann Wertpapiere in der Union öffentlich anbieten 

oder die Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt 

in der Union beantragen, nachdem er zuvor einen Prospekt veröffentlicht hat, 

der gemäß den nationalen Rechtsvorschriften eines Drittlands erstellt und 

gebilligt wurde und diesen Rechtsvorschriften unterliegt (im Folgenden 

„Drittlandsprospekt“), sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Kommission hat einen Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 4 

erlassen; 

b) der Drittlandsemittent hat den Prospekt bei der zuständigen Behörde 

seines Herkunftsmitgliedstaates hinterlegt; 

c) der Drittlandsemittent hat schriftlich bestätigt, dass der Prospekt von 

einer Drittlandsaufsichtsbehörde gebilligt wurde, und hat die 

Kontaktdaten dieser Behörde übermittelt; 

d) der Prospekt entspricht den Sprachanforderungen des Artikels 27; 
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e) die gesamte einschlägige, in der Union von dem Drittlandsemittenten 

verbreitete Werbung entspricht den Anforderungen des Artikels 22 

Absätze 2 bis 5; 

f) die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats oder 

gegebenenfalls die ESMA hat Kooperationsvereinbarungen nach 

Artikel 30 mit den einschlägigen Aufsichtsbehörden des 

Drittlandsemittenten geschlossen. 

▌ 

(2) Bietet ein Drittlandsemittent gemäß Absatz 1 in einem anderen Mitgliedstaat 

als dem Herkunftsmitgliedstaat Wertpapiere öffentlich an oder beantragt er 

dort die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt, so gelten die in den 

Artikeln 24, 25 und 27 festgelegten Anforderungen. 

(3) Sind alle im Absatz 1 aufgeführten Kriterien erfüllt, genießt der 

Drittlandsemittent unter der Aufsicht der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats die Rechte und unterliegt allen Pflichten gemäß dieser 

Verordnung. 
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(4) Die Kommission kann gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren einen Durchführungsrechtsakt erlassen, in dem festgelegt wird, 

dass mit dem Rechts- und Aufsichtsrahmen eines Drittlandes sichergestellt 

wird, dass ein Drittlandsprospekt rechtsverbindliche Anforderungen erfüllt, die 

den in dieser Verordnung genannten Anforderungen gleichwertig sind, sofern 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) mit den rechtsverbindlichen Anforderungen des Drittlandes ist in 

gleichwertiger Weise wie mit den in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen sichergestellt, dass der Drittlandsprospekt die 

notwendigen wesentlichen Informationen enthält, die es den Anlegern 

ermöglichen, eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen; 

b) dürfen Kleinanleger in Wertpapiere investieren, für die ein 

Drittlandsprospekt erstellt wurde, so enthält dieser Prospekt eine 

Zusammenfassung mit den Basisinformationen, die Kleinanlegern 

Aufschluss über Art und Risiken des Emittenten, der Wertpapiere und 

gegebenenfalls des Garantiegebers geben und die zusammen mit den 

anderen Teilen des Prospekts zu lesen ist; 
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c) die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Drittlandes im Bereich der 

Haftung gelten für die Personen, die für die im Prospekt enthaltenen 

Angaben verantwortlich sind, darunter zumindest für den Emittenten 

oder dessen Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane, den Anbieter, 

die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende 

Person und gegebenenfalls den Garantiegeber; 

d) in den rechtsverbindlichen Anforderungen des Drittlands werden die 

Gültigkeit des Drittlandsprospekts und die Pflicht zur Erstellung eines 

Nachtrags zum Drittlandsprospekt für den Fall, dass ein wichtiger neuer 

Umstand, eine wesentliche Unrichtigkeit oder eine wesentliche 

Ungenauigkeit in Bezug auf die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben 

die Bewertung der Wertpapiere beeinflussen könnten, sowie die 

Bedingungen festgelegt, unter denen die Anleger in einem solchen Fall 

ihr Widerrufsrecht ausüben können; 

e) der Aufsichtsrahmen des Drittlandes für die Prüfung und Billigung von 

Drittlandsprospekten und die Regelungen für die Veröffentlichung von 

Drittlandsprospekten haben eine gleichwertige Wirkung wie die 

Bestimmungen der Artikel 20 und 21. 
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Die Kommission kann die Anwendung eines solchen Durchführungsrechtsakts 

davon abhängig machen, ob ein Drittland alle in diesem 

Durchführungsrechtsakt festgelegten Anforderungen wirksam und dauerhaft 

erfüllt. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 44 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen die in 

Absatz 4 genannten Bedingungen näher bestimmt werden.“ 

23. Artikel 30 erhält folgende Fassung: 
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„(1) Für die Zwecke des Artikels 29 und, sofern dies für notwendig erachtet 

wird, für die Zwecke des Artikels 28 schließen die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten oder die ESMA auf Ersuchen 

mindestens einer zuständigen Behörde Kooperationsvereinbarungen 

über den Informationsaustausch mit Aufsichtsbehörden in Drittländern 

▌und die Durchsetzung von Verpflichtungen aus dieser Verordnung in 

Drittländern. Kooperationsvereinbarungen werden nicht mit 

Drittländern geschlossen, die im Einklang mit einem geltenden, von der 

Kommission gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates24 erlassenen delegierten 

Rechtsakt in der Liste der Länder mit strategischen Mängeln in ihren 

nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, die wesentliche Risiken für das Finanzsystem 

der Union darstellen, oder in der Liste in Anhang I der EU-Liste nicht 

kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind. Mit 

diesen Kooperationsvereinbarungen wird zumindest ein wirksamer 

Informationsaustausch sichergestellt, der den zuständigen Behörden die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung 

ermöglicht. 

Vor Abschluss einer Kooperationsvereinbarung gemäß Absatz 1 setzt 

eine zuständige Behörde die ESMA und die anderen zuständigen 

Behörden davon in Kenntnis. 

                                                 
24 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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: 

(2) Für die Zwecke des Artikels 29 und, sofern dies für notwendig erachtet 

wird, für die Zwecke des Artikels 28 erleichtert und koordiniert die 

ESMA die Ausarbeitung von Kooperationsvereinbarungen zwischen 

den zuständigen Behörden und den jeweiligen Aufsichtsbehörden von 

Drittländern. Die ESMA erleichtert und koordiniert erforderlichenfalls 

auch den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden 

hinsichtlich Informationen von Aufsichtsbehörden aus Drittländern, 

die für das Ergreifen von Maßnahmen gemäß den Artikeln 38 und 39 

von Belang sein könnten. 

(3) Kooperationsvereinbarungen über den Informationsaustausch mit 

▌Aufsichtsbehörden von Drittländern dürfen nur geschlossen werden, 

wenn die Garantien zum Schutz des Berufsgeheimnisses in Bezug auf die 

offengelegten Informationen jenen nach Artikel 35 mindestens 

gleichwertig sind. Ein derartiger Informationsaustausch dient der 

Wahrnehmung der Aufgaben dieser zuständigen Behörden. 
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(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 44 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in 

denen der Mindestinhalt der Kooperationsvereinbarungen nach Absatz 1 

und das dafür zu verwendende Muster festgelegt werden.“ 

24. Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) bei Verstößen gegen Artikel 3, Artikel 5, Artikel 6, Artikel 7 Absätze 1 bis 11, 

Artikel 7 Absatz 12a, Artikel 8 bis 10, Artikel 11 Absätze 1 und 3, Artikel 14a 

Absatz 1, Artikel 15a Absatz 1, Artikel 16 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 17, 

Artikel 18, Artikel 19 Absätze 1 bis 3, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 21 

Absätze 1 bis 4, Artikel 21 Absätze 7 bis 11, Artikel 22 Absätze 2 bis 5, 

Artikel 23 Absätze 1, 2, 3, 4a und 5 sowie Artikel 27;“ 

25. Artikel 40 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke des Artikels 20 können auch Rechtsmittel eingelegt werden, wenn 

die zuständige Behörde innerhalb der in Artikel 20 Absätze 2, 3, 6 und 6a genannten 

Fristen in Bezug auf den betreffenden Antrag auf Billigung weder eine Entscheidung 

getroffen hat, diesen zu billigen oder abzulehnen, noch Änderungen oder zusätzliche 

Informationen verlangt hat.“ 
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26. Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 

Absatz 7, Artikel 9 Absatz 14, Artikel 13 Absätze 1 und 2, Artikel 14a 

Absatz 8, Artikel 15a Absatz 8, Artikel 16 Absatz 5, Artikel 20 

Absatz 11, Artikel 29 Absatz 5 und Artikel 30 Absatz 4 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 20. Juli 2017 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absatz 7, Artikel 9 Absatz 14, 

Artikel 13 Absätze 1 und 2, Artikel 14a Absatz 8, Artikel 15a Absatz 8, 

Artikel 16 Absatz 5, Artikel 20 Absatz 11, Artikel 29 Absatz 5 und 

Artikel 30 Absatz 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 

die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt.“ 
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b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absatz 7, Artikel 9 

Absatz 14, Artikel 13 Absätze 1 und 2, Artikel 14a Absatz 8, Artikel 15a 

Absatz 8, Artikel 16 Absatz 5, Artikel 20 Absatz 11, Artikel 29 Absatz 5 

und Artikel 30 Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 

das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um drei Monate verlängert.“ 

27. Artikel 47 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) der verschiedenen Arten von Emittenten, insbesondere der 

Personenkategorien in Artikel 15a Absatz 1 Buchstaben a bis d;“ 

www.parlament.gv.at



 

 727 

b) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Eine Analyse des Umfangs, in dem die Offenlegungsregelungen gemäß 

den Artikeln 14a und 15a angewandt und das in Artikel 9 genannte 

einheitliche Registrierungsformular in der gesamten Union verwendet 

werden;“ 

c) Folgender Absatz ▌wird angefügt: 

„(3) Neben den Anforderungen der Absätze 1 und 2 nimmt die ESMA in den 

in Absatz 1 genannten Bericht folgende Informationen auf: 

a) eine Analyse des Umfangs, in dem die Ausnahmen nach Artikel 1 

Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstaben da und db und Artikel 1 

Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe ba in der gesamten Union 

Anwendung finden, einschließlich Statistiken über die in diesen 

Artikeln genannten Dokumente, die bei den zuständigen Behörden 

hinterlegt wurden; 

b) Statistiken über die einheitlichen Registrierungsformulare nach 

Artikel 9, die bei den zuständigen Behörden hinterlegt wurden.“ 
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28. Artikel 47a wird gestrichen. 

29. Artikel 48 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Bis zum 31. Dezember … [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung vor, dem gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag 

beigefügt ist. 

(2) Der Bericht enthält unter anderem eine Prüfung, ob die 

Zusammenfassung des Prospekts, die Offenlegungsregelungen gemäß 

den Artikeln 14a und 15a, das einheitliche Registrierungsformular gemäß 

Artikel 9 und der Rahmen für die Prüfung und Billigung von 

Prospekten gemäß Artikel 20 angesichts der verfolgten Ziele weiterhin 

angemessen sind. Der Bericht enthält alle folgenden Angaben: 

a) die Zahl der EU-Wachstums-Emissionsprospekte von Personen in 

jeder der Kategorien gemäß Artikel 15a Absatz 1 Buchstaben a bis 

d sowie eine Analyse der Entwicklung jeder einzelnen Zahl und der 

Tendenzen bei der Wahl von Handelsplätzen durch die zur 

Anwendung des EU-Wachstums-Emissionsprospekts berechtigten 

Personen; 
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b) eine Analyse, ob der EU-Wachstums-Emissionsprospekt für ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Anlegerschutz und der 

Verringerung des Verwaltungsaufwands für die zu seiner 

Anwendung berechtigten Personen sorgt; 

c) die Anzahl der gebilligten EU-Folgeprospekte und eine Analyse 

der Entwicklung dieser Anzahl; 

d) eine Analyse, ob der EU-Folgeprospekt für ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Anlegerschutz und der Verringerung des 

Verwaltungsaufwands für die zu seiner Anwendung berechtigten 

Personen sorgt; 

e) die Kosten der Erstellung und Billigung eines EU-Folgeprospekts 

und eines EU-Wachstums-Emissionsprospekts im Vergleich zu 

den derzeitigen Kosten der Erstellung und Billigung eines 

Standardprospekts, zusammen mit einer Angabe der insgesamt 

erzielten finanziellen Einsparungen und der Kosten sowohl für den 

EU-Folgeprospekt als auch für das EU-Wachstums-

Emissionsprospekt, die weiter gesenkt werden konnten; 

f) eine Analyse, ob das in Anhang IX enthaltene Dokument für ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Anlegerschutz und der 

Verringerung des Verwaltungsaufwands für die zu seiner 

Anwendung berechtigten Personen sorgt. 
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g) eine Analyse, ob mit den Prüfungs- und Billigungsverfahren der 

zuständigen Behörden im Einklang mit Artikel 20 und den auf 

der Grundlage des genannten Artikels erlassenen delegierten 

Rechtsakten ein angemessenes Maß an aufsichtlicher 

Konvergenz in der gesamten Union gewährleistet wird und sie 

angesichts der verfolgten Ziele weiterhin angemessen sind. Diese 

Analyse stützt sich auf einen Bericht der ESMA, der spätestens 

ein Jahr vor dem Datum des Überprüfungsberichts der 

Kommission vorzulegen ist; 

h) eine Analyse, ob die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, im 

Einklang mit Artikel 3 Absatz 2d nationale Offenlegungen zu 

verlangen, dafür förderlich ist, die nationalen 

Offenlegungspflichten unterhalb des in Artikel 3 Absatz 2 oder 

Artikel 3 Absatz 2a festgelegten einschlägigen Schwellenwerts 

anzunähern, und ob diese nationalen Offenlegungen ein 

Hindernis für öffentliche Angebote von Wertpapieren in diesen 

Mitgliedstaaten darstellen. 

(2a) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 

zum 31. Dezember 2025 einen Bericht zur Analyse der Frage der 

Haftung für die in einem Prospekt enthaltenen Informationen vor, in 

dem sie bewertet, ob eine weitere Harmonisierung der Prospekthaftung 

in der Union gerechtfertigt sein könnte, und schlägt gegebenenfalls 

Änderungen an den in Artikel 11 dieser Verordnung festgelegten 

Haftungsbestimmungen vor.“ 
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30. Folgender Artikel ▌wird angefügt: 

„Artikel 48a 

Übergangsbestimmungen 

(1)  

Prospekte, die bis zum … [18 Monate minus einen Tag nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] gebilligt werden, unterliegen bis zum Ende ihrer 

Gültigkeit weiterhin der am Tag ihrer Billigung geltenden Fassung dieser 

Verordnung. 

(2) Abweichend von Absatz 1 unterliegen Prospekte, die im Einklang mit 

Artikel 14 bis zum ... [15 Monate minus einen Tag nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] gebilligt werden, bis zum Ende ihrer Gültigkeit 

weiterhin dem genannten Artikel. 

(3) Abweichend von Absatz 1 unterliegen Prospekte, die im Einklang mit 

Artikel 15 bis zum ... [15 Monate minus einen Tag nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] gebilligt werden, bis zum Ende ihrer Gültigkeit 

weiterhin dem genannten Artikel.“ 

31. Die Anhänge I bis V und der Anhang Va werden nach Maßgabe des Anhangs der 

vorliegenden Verordnung geändert. 

www.parlament.gv.at



 

 732 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) 596/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 wird folgende Nummer angefügt: 

„35a. ‚systematischer Internalisierer‘ bezeichnet einen systematischen 

Internalisierer im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 der Richtlinie 

2014/65/EU.“ 

2. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Abschlüsse der zuständigen Behörde des Handelsplatzes gemäß Absatz 3 

als Teil des Rückkaufprogramms gemeldet und anschließend öffentlich 

in aggregierter Form bekanntgegeben werden;“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Um in den Genuss der in Absatz 1 vorgesehenen Ausnahme zu gelangen, 

muss der Emittent jedes mit Rückkaufprogrammen zusammenhängende 

Geschäft der zuständigen Behörde des unter Liquiditätsaspekten 

relevantesten Marktes im Sinne von Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 melden. Die empfangende zuständige Behörde leitet 

die Informationen auf Ersuchen an die zuständigen Behörden des 

Handelsplatzes weiter, an dem die Aktien zum Handel zugelassen 

wurden und gehandelt werden.“ 
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3. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) Informationen, die von einem Kunden oder anderen im Namen des Kunden 

handelnden Personen mitgeteilt werden, oder Informationen, die aufgrund der 

Verwaltung eines Eigenhandelskontos oder eines verwalteten Fonds bekannt 

sind und sich auf die noch nicht ausgeführten Aufträge des Kunden in Bezug 

auf Finanzinstrumente beziehen, die präzise sind, direkt oder indirekt einen 

oder mehrere Emittenten oder ein oder mehrere Finanzinstrumente betreffen 

und die, wenn sie öffentlich bekannt würden, geeignet wären, den Kurs dieser 

Finanzinstrumente, damit verbundener Waren-Spot-Kontrakte oder 

zugehöriger derivativer Finanzinstrumente erheblich zu beeinflussen.“ 

4. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(1) Eine Marktsondierung besteht in der Übermittlung von Informationen vor 

der Ankündigung eines etwaigen Geschäfts an einen oder mehrere potenzielle 

Anleger, um das Interesse von potenziellen Anlegern an einem möglichen 

Geschäft und dessen Bedingungen wie seinem Umfang und seiner preislichen 

Gestaltung abzuschätzen durch“ 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Eine Offenlegung von Insiderinformationen durch den offenlegenden 

Marktteilnehmer wird so betrachtet, dass sie bei einer Marktsondierung im 

Zuge der normalen Ausübung der Beschäftigung oder des Berufs oder der 

normalen Erfüllung der Aufgaben einer Person gemäß Artikel 10 Absatz 1 

erfolgt, wenn der genannte Marktteilnehmer sich dafür entscheidet, folgende 

Bedingungen zu erfüllen; er muss 

a) die Zustimmung der Person, die die Marktsondierung erhält, zum Erhalt 

von Insiderinformationen einholen; 

b) die Person, die die Marktsondierung erhält, davon in Kenntnis setzen, 

dass ihr die Nutzung und der Versuch der Nutzung dieser Informationen 

in Form des Erwerbs oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten, auf 

die sich diese Informationen beziehen, ob direkt oder indirekt, für die 

eigene Rechnung dieser Person oder für die Rechnung Dritter, untersagt 

sind; 

c) die Person, die die Marktsondierung erhält, davon in Kenntnis setzen, 

dass ihr die Nutzung und der Versuch der Nutzung in Form der 

Stornierung oder Änderung eines bereits erteilten Auftrags in Bezug auf 

ein Finanzinstrument, auf das sich diese Informationen beziehen, 

untersagt sind; 
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d) die Person, die die Marktsondierung erhält, davon in Kenntnis setzen, 

dass sie sich mit der Zustimmung, die Informationen zu erhalten, auch 

verpflichtet, die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren; 

e) Aufzeichnungen über sämtliche Informationen, die der Person, die die 

Marktsondierung erhält, übermittelt wurden, einschließlich der 

Informationen, die gemäß Buchstaben a bis d übermittelt wurden, sowie 

über die Identität der potenziellen Anleger, gegenüber denen die 

Informationen offengelegt wurden, einschließlich unter anderem der 

juristischen und natürlichen Personen, die im Auftrag des potenziellen 

Anlegers handeln, und des Datums und der Uhrzeit einer jeden 

Offenlegung, erstellen und führen; 

f) diese Aufzeichnungen der zuständigen Behörde auf deren Ersuchen hin 

vorlegen.“ 

c) Absatz 5 wird gestrichen. 

d) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(6)  Wenn im Zuge einer Marktsondierung ▌ Informationen offengelegt 

wurden und nach Einschätzung des offenlegenden Marktteilnehmers ihre 

Eigenschaft als Insiderinformationen verlieren, setzt dieser den 

Empfänger unverzüglich davon in Kenntnis. Diese Verpflichtung gilt 

nicht für Fälle, in denen die Informationen anderweitig öffentlich 

bekannt gegeben wurden. 
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Der offenlegende Marktteilnehmer führt Aufzeichnungen über die 

Informationen, die er im Einklang mit diesem Absatz übermittelt hat, und 

stellt diese Aufzeichnungen der zuständigen Behörde auf deren Ersuchen 

zur Verfügung. 

(7) Unbeschadet der Bestimmungen dieses Artikels nehmen Personen, die 

die Marktsondierung erhalten, selbst die Einschätzung vor, ob sie im 

Besitz von Insiderinformationen sind.“ 

5. Artikel 13 Absatz 12 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) der Marktbetreiber oder die Wertpapierfirma, die den KMU-Wachstumsmarkt 

betreibt, bestätigt dem Emittenten gegenüber schriftlich, eine Kopie des 

Liquiditätsvertrags erhalten zu haben.“ 

6. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein Emittent gibt der Öffentlichkeit Insiderinformationen, die unmittelbar 

diesen Emittenten betreffen, unverzüglich bekannt. Dieses Erfordernis gilt 

nicht für Insiderinformationen im Zusammenhang mit Zwischenschritten in 

einem zeitlich gestreckten Vorgang im Sinne von Artikel 7 Absätze 2 und 3, 

wenn diese Schritte damit verbunden sind, dass ein bestimmter Umstand oder 

ein bestimmtes Ereignis herbeigeführt oder hervorgebracht wird. Bei einem 

zeitlich gestreckten Vorgang muss nur der letzte Umstand oder das letzte 

Ereignis so bald wie möglich nach seinem Eintreten offengelegt werden.“ ▌ 
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b) Der folgende Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Ein Emittent gewährleistet die Geheimhaltung von Informationen, die 

die Kriterien für Insiderinformationen gemäß Artikel 7 erfüllen, bis 

zum Zeitpunkt der Offenlegung dieser Informationen nach Absatz 1 

des vorliegenden Artikels.“ 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Ein Emittent oder ein Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, 

kann auf eigene Verantwortung die Offenlegung von 

Insiderinformationen für die Öffentlichkeit aufschieben, sofern sämtliche 

nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die unverzügliche Offenlegung wäre geeignet, die berechtigten 

Interessen des Emittenten oder Teilnehmers am Markt für 

Emissionszertifikate zu beeinträchtigen; 

b) die Insiderinformationen, deren Offenlegung der Emittent oder 

der Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate aufzuschieben 

beabsichtigt, stehen nicht im Widerspruch zur letzten öffentlichen 

Bekanntmachung oder einer anderen Art der Kommunikation 

des Emittenten oder des Teilnehmers am Markt für 

Emissionszertifikate zu derselben Angelegenheit, auf die sich die 

Insiderinformationen beziehen; 

c) der Emittent oder Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate 

kann die Geheimhaltung dieser Informationen sicherstellen. 
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Hat ein Emittent oder ein Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate 

die Offenlegung von Insiderinformationen nach diesem Absatz 

aufgeschoben, so informiert er die gemäß Absatz 3 festgelegte 

zuständige Behörde unmittelbar nach der Offenlegung der 

Informationen über den Aufschub der Offenlegung und erläutert 

schriftlich, inwieweit die in diesem Absatz festgelegten Bedingungen 

erfüllt waren. Alternativ können Mitgliedstaaten festlegen, dass die 

Aufzeichnung einer solchen Erläuterung nur auf Ersuchen der gemäß 

Absatz 3 festgelegten zuständigen Behörde übermittelt werden muss. 

Abweichend von Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes legt ein 

Emittent, dessen Finanzinstrumente lediglich zum Handel an einem 

KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, der gemäß Absatz 3 

festgelegten zuständigen Behörde nur auf Verlangen eine schriftliche 

Erläuterung vor. Solange der Emittent in der Lage ist, den 

beschlossenen Aufschub zu begründen, darf nicht von ihm verlangt 

werden, dass er über diese Gründe Aufzeichnungen führt. 

(4a) Eine Nichtoffenlegung von Insiderinformationen im Zusammenhang 

mit Zwischenschritten in einem zeitlich gestreckten Vorgang durch 

einen Emittenten im Einklang mit Absatz 1 unterliegt nicht den in 

Absatz 4 festgelegten Anforderungen.“ 
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d) In Absatz 5 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(5)  Ein Emittent, bei dem es sich um ein Kredit- oder Finanzinstitut handelt, 

oder ein Emittent, der ein Mutterunternehmen eines solchen Instituts ist, 

kann auf eigene Verantwortung die Offenlegung von 

Insiderinformationen, einschließlich Informationen im Zusammenhang 

mit einem zeitweiligen Liquiditätsproblem und insbesondere in Bezug 

auf den Bedarf an zeitweiliger Liquiditätshilfe seitens einer Zentralbank 

oder eines letztinstanzlichen Kreditgebers, aufschieben, sofern sämtliche 

nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:“ 

e) ▌Absatz 7 ▌ erhält folgende Fassung: 

„(7)  Wenn die Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Absatz 4 

oder 5 aufgeschoben wurde oder wenn Insiderinformationen im 

Zusammenhang mit Zwischenschritten in einem zeitlich gestreckten 

Vorgang gemäß Artikel 17 Absatz 1 nicht offengelegt wurden und die 

Vertraulichkeit dieser Insiderinformationen nicht mehr gewährleistet 

ist, muss der Emittent die Öffentlichkeit so schnell wie möglich über 

diese Informationen informieren. 
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Dieser Absatz schließt Sachverhalte ein, bei denen ein Gerücht ausdrücklich 

auf Insiderinformationen, die gemäß Absatz 4 oder 5 nicht offengelegt wurden, 

oder auf Insiderinformationen im Zusammenhang mit Zwischenschritten in 

einem zeitlich gestreckten Vorgang, die gemäß Absatz 1 nicht offengelegt 

wurden, Bezug nimmt, wenn dieses Gerücht ausreichend präzise ▌ist, dass zu 

vermuten ist, dass die Vertraulichkeit dieser Information nicht mehr 

gewährleistet ist.“ ▌ 

f) Absatz 11 erhält folgende Fassung: 

„(11) Die ESMA gibt Leitlinien für die Erstellung einer nicht erschöpfenden 

indikativen Liste der in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten 

berechtigten Interessen des Emittenten heraus. 

(12) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, einen delegierten 

Rechtsakt zu erlassen, in dem erforderlichenfalls eine nicht 

erschöpfende Liste folgender Punkte festgelegt und überprüft wird: 

a) letzte Ereignisse in zeitlich gestreckten Vorgängen und für jedes 

Ereignis den Zeitpunkt, zu dem es als eingetreten gilt und gemäß 

Absatz 1 dieses Artikels offenzulegen ist; 

b) Sachverhalte, in denen die Insiderinformationen, deren 

Offenlegung der Emittent oder der Teilnehmer am Markt für 

Emissionszertifikate aufzuschieben beabsichtigt, im Widerspruch 

zur letzten öffentlichen Bekanntmachung oder einer anderen Art 

der Kommunikation des Emittenten oder des Teilnehmers am 

Markt für Emissionszertifikate zu derselben Angelegenheit, auf 

die sich die Insiderinformationen beziehen, stehen, wie in 

Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Artikels beschrieben.“ 
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7. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

i)  Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes kann ein 

Mitgliedstaat Emittenten, deren Finanzinstrumente zum Handel an 

einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, bei Vorliegen 

spezifischer Bedenken hinsichtlich der Integrität des nationalen 

Marktes vorschreiben, in ihre Insiderlisten alle in Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Personen aufzunehmen.“ 

ii)  Die Unterabsätze 4, 5 und 6 werden gestrichen. 

b) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9)  Die ESMA überprüft die technischen Durchführungsstandards in Bezug 

auf das vereinfachte Format der Insiderlisten für Emittenten, die zum 

Handel an KMU-Wachstumsmärkten zugelassen sind, um die 

Verwendung dieses Formats auf alle in Absatz 1 und Absatz 6 

Unterabsätze 1 und 2 genannten Insiderlisten auszuweiten. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [neun Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 
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8. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 8 und 9 erhalten folgende Fassung: 

„(8) Absatz 1 gilt für Geschäfte, die getätigt werden, nachdem innerhalb eines 

Kalenderjahrs ein Gesamtvolumen von 20 000 EUR erreicht worden ist. 

Dieser Schwellenwert errechnet sich aus der Addition aller in Absatz 1 

genannten Geschäfte ohne Netting. 

(9) Eine zuständige Behörde kann beschließen, den in Absatz 8 genannten 

Schwellenwert auf 50 000 EUR anzuheben oder auf 10 000 EUR zu 

senken, und sie setzt die ESMA von ihrer Entscheidung, einen höheren 

oder niedrigeren Schwellenwert anzunehmen, und der Begründung für 

ihre Entscheidung unter besonderer Bezugnahme auf die 

Marktbedingungen in Kenntnis, bevor sie diesen Schwellenwert 

anwendet. Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website die Liste der 

Schwellenwerte, die gemäß diesem Artikel anwendbar sind, sowie die 

von den zuständigen Behörden vorgelegten Begründungen für diese 

Schwellenwerte.“ 

b) Absatz 12 erhält folgende Fassung: 

„(12) Unbeschadet der Artikel 14 und 15 darf ein Emittent einer Person, die 

Führungsaufgaben bei ihr wahrnimmt, erlauben, während eines 

geschlossenen Zeitraums gemäß Absatz 11 für eigene Rechnung oder für 

die Rechnung eines Dritten zu handeln oder Geschäfte zu tätigen, 

vorausgesetzt, dass 
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a) diese Geschäfte im Einzelfall aufgrund außergewöhnlicher 

Umstände, wie beispielsweise schwerwiegender finanzieller 

Schwierigkeiten, die den unverzüglichen Verkauf von Aktien oder 

anderen Finanzinstrumenten als Aktien erforderlich machen, 

getätigt werden; oder 

b) diese Geschäfte durch die Merkmale des betreffenden Geschäfts für 

Handel bedingt sind, die im Rahmen von Belegschaftsaktien oder 

Arbeitnehmersparplänen sowie Arbeitnehmerplänen mit anderen 

Finanzinstrumenten als Aktien, von Pflichtaktien oder 

Bezugsberechtigungen auf Aktien oder von 

Pflichtfinanzinstrumenten oder Bezugsberechtigungen auf andere 

Finanzinstrumente als Aktien oder Geschäfte getätigt werden, wenn 

sich die nutzbringende Beteiligung an dem einschlägigen 

Wertpapier nicht ändert. ▌ 

„(12a) Im Fall von Geschäften oder Handelstätigkeiten, die 

keine aktiven Anlageentscheidungen der Person, die 

Führungsaufgaben wahrnimmt, umfassen oder die 

ausschließlich auf externe Faktoren oder Handlungen Dritter 

zurückzuführen sind oder bei denen es sich um Geschäfte 

oder Handelstätigkeiten, einschließlich der Ausübung von 

Derivaten, auf der Grundlage im Voraus festgelegter 

Bedingungen handelt, erteilt ein Emittent einer Person, die 

Führungsaufgaben bei ihr wahrnimmt, unbeschadet der 

Artikel 14 und 15 die Erlaubnis, während eines 

geschlossenen Zeitraums gemäß Absatz 11 für eigene 

Rechnung oder für die Rechnung eines Dritten zu handeln 

oder Geschäfte zu tätigen.“ 
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9. Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) bestehende Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder elektronischen 

Mitteilungen oder Datenverkehrsaufzeichnungen im Besitz von 

Wertpapierfirmen, Kreditinstituten oder Finanzinstituten sowie Referenzwert-

Administratoren und beaufsichtigten Kontributoren anzufordern;“ 

10. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Der folgende Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Auf Ersuchen mindestens einer zuständigen Behörde unterstützt und 

koordiniert die ESMA die Zusammenarbeit und den 

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden und den 

zuständigen Behörden und Regulierungsbehörden in anderen 

Mitgliedstaaten und Drittländern. Sofern dies aufgrund der Art des Falles 

gerechtfertigt ist, trägt die ESMA auf Ersuchen der zuständigen Behörde 

zur Untersuchung des Falles durch die zuständige Behörde bei.“ 

11. Es werden die folgenden Artikel ▌eingefügt: 

„Artikel 25a 

Mechanismus zum Austausch von Auftragsdaten 
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(1) Die zuständigen Behörden, die Handelsplätze mit erheblicher 

grenzüberschreitender Dimension beaufsichtigen, richten bis zum ... 

[18 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] einen 

Mechanismus ein, der einen laufenden und zeitnahen Austausch von 

Auftragsdaten über die in Absatz 4 Buchstabe a genannten Finanzinstrumente 

ermöglicht, die von diesen Handelsplätzen nach Artikel 25 der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 in Bezug auf die an diesem Markt gehandelten 

Finanzinstrumente erhoben werden. Die zuständigen Behörden können die 

Einrichtung des Mechanismus auf die ESMA übertragen. 

Beantragt eine zuständige Behörde Daten nach Absatz 4, so fordert die 

ersuchte zuständige Behörde diese Daten von dem betreffenden Handelsplatz 

zeitnah, spätestens jedoch vier Arbeitstage nach dem Datum des Antrags an. 

Die angeforderten Daten werden der zuständigen Behörde, die den ersten 

Antrag gestellt hat, so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb der in 

Absatz 6 Buchstabe c genannten Frist zur Verfügung gestellt. 

Der laufende und zeitnahe Austausch von Auftragsdaten über die in Absatz 4 

Buchstaben b und c genannten Finanzinstrumente wird über diesen 

Mechanismus bis zum … [42 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] einsatzbereit gemacht. 
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(2) Der betreffende Handelsplatz schafft bis zum … [18 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] angemessene Regelungen, 

Systeme und Verfahren, die einen laufenden und zeitnahen Datenaustausch 

ermöglichen, und erhält diese aufrecht. 

(3) Der Antrag auf Übermittlung laufender Daten durch eine zuständige 

Behörde kann für eine bestimmte Gruppe von Finanzinstrumenten gestellt 

werden. 

(4) Eine zuständige Behörde kann Auftragsdaten von einem Handelsplatz mit 

erheblicher grenzüberschreitender Dimension für die folgenden 

Finanzinstrumente erhalten, sofern es sich bei dieser zuständigen Behörde um 

die zuständige Behörde des wichtigsten Marktes im Sinne von Artikel 26 der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 handelt und diese Daten für die 

Aufsichtstätigkeiten dieser Behörde relevant sein könnten: 

a) Aktien; 

b) Anleihen; 

c) Termingeschäfte. 
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(5) Ein Mitgliedstaat kann die Beteiligung seiner zuständigen Behörde an dem 

nach Absatz 1 eingerichteten Mechanismus auch dann beschließen, wenn 

keiner der von dieser zuständigen Behörde beaufsichtigten Handelsplätze eine 

wesentliche grenzüberschreitende Dimension aufweist. Eine solche 

Entscheidung wird der ESMA mitgeteilt, die sie auf ihrer Website 

veröffentlicht. 

Fasst ein Mitgliedstaat einen Beschluss gemäß Unterabsatz 1, so erfüllen 

dieser Mitgliedstaat und seine zuständige Behörde die Bestimmungen dieses 

Artikels. 

(6) Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards, in 

denen 

a) der geeignete Mechanismus für den Austausch von Auftragsdaten 

präzisiert wird. In den technischen Durchführungsstandards werden 

insbesondere die operationellen Vorkehrungen festgelegt, mit denen die 

rasche Übermittlung von Informationen zwischen den zuständigen 

Behörden gewährleistet wird; 

b) angemessene Regelungen, Systeme und Verfahren festgelegt werden, 

damit Handelsplätze die Anforderung nach Absatz 1 Unterabsatz 3 

einhalten, und 
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c) das Format und die Frist für die unverzügliche Übermittlung der 

angeforderten Daten gemäß Absatz 1 Unterabsatz 3 festgelegt werden. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [neun Monate nach dem Inkrafttreten 

dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Ergänzung der vorliegenden 

Verordnung zu erlassen. 

(7) Der Kommission erlässt gemäß Artikel 35 delegierte Rechtsakte, in denen 

eine Liste der benannten Handelsplätze erstellt wird, die bei der Überwachung 

des Marktmissbrauchs eine erhebliche grenzüberschreitende Dimension 

aufweisen, wobei für jede Kategorie von Finanzinstrumenten ▌zumindest 

Folgendes berücksichtigt wird: 

a) das Handelsvolumen am Handelsplatz und 

b) das Handelsvolumen von Finanzinstrumenten an diesem Handelsplatz, 

für die sich die zuständige Behörde des wichtigsten Marktes im Sinne 

von Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 von der für den 

Handelsplatz zuständigen Behörde unterscheidet. 
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In Bezug auf Aktien wird das in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte 

Kriterium als auf Ebene des Handelsplatzes aggregierter Umsatz mit Aktien 

gemessen und darf in keinem der letzten vier Jahre weniger als 

100 Mrd. EUR pro Jahr betragen. Das in Unterabsatz 1 Buchstabe b 

genannte Kriterium wird als Verhältnis zwischen dem Umsatz mit Aktien, für 

die sich die zuständige Behörde des wichtigsten Marktes im Sinne von 

Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 von der für den Handelsplatz 

zuständigen Behörde unterscheidet, und dem Gesamtumsatz mit allen an 

diesem Handelsplatz gehandelten Aktien in einem Jahr. Dieser Quotient darf 

nicht unter 50 % liegen. 

(8) Die ESMA legt der Kommission bis zum … [36 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsverordnung] einen Bericht über das Funktionieren des 

Mechanismus vor. 

Dieser Bericht enthält mindestens Folgendes: 

a) eine Beschreibung der technischen Herausforderungen, mit denen die 

Handelsplätze, die zuständigen Behörden und die ESMA bei der 

Umsetzung des Mechanismus für Aktien konfrontiert sind; 

b) die Kosten, die den zuständigen Behörden und der ESMA bei der 

Einrichtung des Mechanismus für Aktien entstehen; 
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c) das Funktionieren der in Absatz 7 Unterabsatz 2 des vorliegenden 

Artikels genannten Schwellenwerte. 

Der Bericht enthält eine Kosten-Nutzen-Analyse im Zusammenhang 

mit der künftigen Entwicklung des Mechanismus im Hinblick auf die 

Einbeziehung in den Anwendungsbereich möglicher relevanter 

Finanzinstrumente, einschließlich der in Absatz 4 Buchstaben b und c 

genannten Finanzinstrumente. Ferner enthält der Bericht 

Empfehlungen zur Ausweitung des Anwendungsbereichs auf die in 

Absatz 4 genannten Finanzinstrumente, wobei dem Mehrwert, 

technischen Herausforderungen und den erwarteten Kosten Rechnung 

zu tragen ist. 

(9) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 35 delegierte Rechtsakte zur Änderung 

der Absätze 4 und 7, in denen die Liste der benannten Handelsplätze mit 

erheblicher grenzüberschreitender Dimension und die Finanzinstrumente 

aktualisiert werden, und zur Änderung von Absatz 1 Unterabsatz 2, um die 

Ausweitung des Mechanismus auf Anleihen und Termingeschäfte zu 

verschieben, wobei dem in Absatz 8 genannten Bericht, den Entwicklungen 

auf den Finanzmärkten und der Fähigkeit der zuständigen Behörden, die Daten 

über diese Finanzinstrumente zu verarbeiten, Rechnung zu tragen ist. 
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Artikel 25b 

Plattformen für die Zusammenarbeit 

(1) Die ESMA kann ▌auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger Behörden im 

Falle schwerwiegender Bedenken hinsichtlich der Marktintegrität oder des 

ordnungsgemäßen Funktionierens der Märkte eine Plattform für die 

Zusammenarbeit einrichten und koordinieren. 

(2) Unbeschadet des Artikels 35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 stellen die 

jeweils zuständigen Behörden auf Ersuchen der ESMA alle erforderlichen 

Informationen rechtzeitig zur Verfügung. 

(3)  Besteht zwischen zwei oder mehr zuständigen Behörden einer Plattform für die 

Zusammenarbeit Uneinigkeit über das Verfahren oder den Inhalt einer zu 

ergreifenden Maßnahme oder eines Unterlassens von Maßnahmen, kann die 

ESMA auf Ersuchen einer der jeweils zuständigen Behörden ▌die zuständigen 

Behörden dabei unterstützen, eine Einigung gemäß Artikel 19 Absatz 1 

Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erzielen. 

Die ESMA kann auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger Behörden 

auch Ermittlungen vor Ort koordinieren. ▌Die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats sowie andere einschlägige zuständige Behörden der 

Plattform für die Zusammenarbeit können die ESMA einladen, sich an diesen 

Ermittlungen vor Ort zu beteiligen. 

Die ESMA kann auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger Behörden 

auch gemeinsam mit der ACER und den öffentlichen Stellen, die die 

Rohstoffgroßhandelsmärkte überwachen, eine Plattform für die 

Zusammenarbeit einrichten, wenn die Bedenken hinsichtlich der 

Marktintegrität und des ordnungsgemäßen Funktionierens der Märkte sowohl 

die Finanz- als auch die Spotmärkte betreffen.“ 
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12. Artikel 28 wird gestrichen. 

13. Artikel 29 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 29 

Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten 

(1)  Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats dürfen personenbezogene 

Daten nur im Einzelfall in Drittstaaten übermitteln, wobei die Anforderungen 

der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates25 

erfüllt sein müssen. Die zuständigen Behörden müssen sicherstellen, dass eine 

solche Übermittlung für die Zwecke dieser Verordnung erforderlich ist und der 

Drittstaat die Daten nicht in einen weiteren Drittstaat übermittelt, außer wenn 

dies ausdrücklich schriftlich genehmigt wurde und die von der zuständigen 

Behörde des Mitgliedstaats festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

(2) Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats legen die von einer 

zuständigen Aufsichtsbehörde eines anderen Mitgliedstaats übermittelten 

personenbezogenen Daten nur dann einer zuständigen Behörde eines Drittstaats 

offen, wenn sie die ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Behörde 

erhalten hat, von der die Daten stammen, und die Daten gegebenenfalls nur zu 

den Zwecken offengelegt werden, für die die zuständige Behörde ihre 

Zustimmung erteilt hat.“ 

                                                 
25 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 
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14. Artikel 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben e bis g erhalten folgende Fassung: 

„e) ein vorübergehendes Verbot für Personen, die in einer 

Wertpapierfirma Führungsaufgaben wahrnehmen, oder für jedwede 

andere für den Verstoß verantwortliche natürliche Person, in 

Wertpapierfirmen sowie in Referenzwert-Administratoren oder 

beaufsichtigten Kontributoren Führungsaufgaben wahrzunehmen; 

f) bei wiederholten Verstößen gegen Artikel 14 oder 15 ein für 

mindestens zehn Jahre geltendes Verbot für Personen, die in einer 

Wertpapierfirma Führungsaufgaben wahrnehmen, oder eine andere 

verantwortliche natürliche Person, in Wertpapierfirmen sowie in 

Referenzwert-Administratoren oder beaufsichtigten Kontributoren 

Führungsaufgaben wahrzunehmen; 

g) ein vorübergehendes Verbot für Personen, die in einer 

Wertpapierfirma, einem Referenzwert-Administrator oder einem 

beaufsichtigten Kontributor Führungsaufgaben wahrnehmen, oder 

eine andere verantwortliche natürliche Person, Eigengeschäfte zu 

tätigen;“ 
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ii) Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) im Falle einer juristischen Person maximale verwaltungsrechtliche 

finanzielle Sanktionen von mindestens 

i) bei Verstößen gegen Artikel 14 und 15: 15 % des jährlichen 

Gesamtumsatzes der juristischen Person entsprechend dem 

letzten verfügbaren durch das Leitungsorgan genehmigten 

Abschluss oder 15 000 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, 

deren Währung nicht der Euro ist, in entsprechender Höhe in 

der Landeswährung am 2. Juli 2014; 

ii) bei Verstößen gegen Artikel 16: 2 % des jährlichen 

Gesamtumsatzes des Unternehmens entsprechend dem letzten 

verfügbaren durch das Leitungsorgan genehmigten Abschluss 

oder 2 500 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren 

Währung nicht der Euro ist, in entsprechender Höhe in der 

Landeswährung am 2. Juli 2014; 
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iii) bei Verstößen gegen Artikel 17: 2 % des jährlichen 

Gesamtumsatzes des Unternehmens entsprechend dem letzten 

verfügbaren durch das Leitungsorgan genehmigten 

Abschluss. Sind die zuständigen Behörden der Auffassung, 

dass der auf dem jährlichen Gesamtumsatz basierende 

Betrag für die verwaltungsrechtliche Sanktion im Hinblick 

auf die in Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben a, b, d, e, f, g und 

h genannten Umstände unverhältnismäßig niedrig wäre, 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Behörden 

verwaltungsrechtliche Sanktionen in Höhe von mindestens 

2 500 000 EUR verhängen können. Handelt es sich bei der 

juristischen Person um ein KMU, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass diese Behörden alternativ 

verwaltungsrechtliche Sanktionen in Höhe von mindestens 

1 000 000 EUR oder in den Mitgliedstaaten, deren 

Währung nicht der Euro ist, in entsprechender Höhe in der 

Landeswährung am 2. Juli 2014 verhängen können; 
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iv) bei Verstößen gegen Artikel 18 und 19: 0,8 % des jährlichen 

Gesamtumsatzes des Unternehmens entsprechend dem letzten 

verfügbaren durch das Leitungsorgan genehmigten 

Abschluss. Sind die zuständigen Behörden der Auffassung, 

dass der auf dem jährlichen Gesamtumsatz basierende 

Betrag für die verwaltungsrechtliche Sanktion im Hinblick 

auf die in Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben a, b, d, e, f, g und 

h genannten Umstände unverhältnismäßig niedrig wäre, 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Behörden 

verwaltungsrechtliche Sanktionen in Höhe von mindestens 

1 000 000 EUR verhängen können. Handelt es sich bei der 

juristischen Person um ein KMU, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass diese Behörden alternativ 

verwaltungsrechtliche Sanktionen in Höhe von mindestens 

400 000 EUR oder in den Mitgliedstaaten, deren Währung 

nicht der Euro ist, in entsprechender Höhe in der 

Landeswährung am 2. Juli 2014 verhängen können; 

v) bei Verstößen gegen Artikel 20: 0,8 % des jährlichen 

Gesamtumsatzes des Unternehmens entsprechend dem letzten 

verfügbaren durch das Leitungsorgan genehmigten Abschluss 

oder 1 000 000 EUR bzw. in Mitgliedstaaten, deren Währung 

nicht der Euro ist, in entsprechender Höhe in der 

Landeswährung am 2. Juli 2014.“ 
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iii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: „Falls es sich bei der 

juristischen Person um eine Muttergesellschaft oder eine 

Tochtergesellschaft handelt, die einen konsolidierten Abschluss 

gemäß der Richtlinie 2013/34/EU* aufzustellen hat, bezeichnet 

‚jährlicher Gesamtumsatz‘ für die Zwecke von Unterabsatz 1 

Buchstabe j den jährlichen Gesamtumsatz oder die entsprechende 

Einkunftsart gemäß den einschlägigen 

Rechnungslegungsrichtlinien – Richtlinie 86/635/EWG des 

Rates** in Bezug auf Banken und Richtlinie 91/674/EWG des 

Rates*** in Bezug auf Versicherungsunternehmen –, der bzw. die 

im letzten verfügbaren durch das Leitungsorgan genehmigten 

konsolidierten Abschluss der Muttergesellschaft an der Spitze 

ausgewiesen ist. “ 

b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(4) Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet ‚kleines und mittleres 

Unternehmen‘ oder ‚KMU‘ ein Kleinstunternehmen, kleines oder 

mittleres Unternehmen im Sinne von Artikel 2 des Anhangs der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission****. 

____________ 

* Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss 
und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 
29.6.2013, S. 19). 

** Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den 
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und 
anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1). 

*** Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den 
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von 
Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7). 

**** Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).“15. Artikel 31 
Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden bei der 

Bestimmung der Art und der Höhe der verwaltungsrechtlichen Sanktionen alle 
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relevanten Umstände für die Verhängung verhältnismäßiger Sanktionen 

berücksichtigen, darunter gegebenenfalls 

a) die Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) den Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen Person; 
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c) die Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen Person, wie sie sich 

zum Beispiel aus dem Gesamtumsatz einer juristischen Person oder dem 

persönlichen Jahreseinkommen einer natürlichen Person ablesen lässt; 

d) die Höhe der von der für den Verstoß verantwortlichen Person erzielten 

Gewinne oder vermiedenen Verluste, sofern diese sich beziffern lassen; 

e) das Ausmaß der Zusammenarbeit der für den Verstoß verantwortlichen 

Person mit der zuständigen Behörde, unbeschadet des Erfordernisses, die 

Einziehung der erzielten Gewinne oder vermiedenen Verluste dieser 

Person sicherzustellen; 

f) frühere Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen Person; 

g) die Maßnahmen, die von der für den Verstoß verantwortlichen Person 

ergriffen wurden, um eine Wiederholung des Verstoßes zu verhindern, 

und 

h) den Nachteil, der der für den Verstoß verantwortlichen Person dadurch 

entsteht, dass für ein und dasselbe Verhalten sowohl strafrechtliche als 

auch verwaltungsrechtliche Verfahren und Strafen greifen.“ 
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16. Artikel 35 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 

Absätze 5 und 6, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 3, 

Artikel 17 Absätze 3 und 12, Artikel 19 Absätze 13 und 14, Artikel 25a 

Absätze 7 und 9 und Artikel 38 wird der Kommission für einen Zeitraum 

von fünf Jahren ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absätze 5 und 6, Artikel 12 

Absatz 5, Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 3, Artikel 17 Absätze 3 

und 12, Artikel 19 Absätze 13 und 14, Artikel 25a Absätze 7 und 9 und 

Artikel 38 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss genannten Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem in dem Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 

die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt.“ 
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5 oder 6, 

Artikel 12 Absatz 5, Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 3, Artikel 17 

Absatz 3, Artikel 17 Absatz 12, Artikel 19 Absätze 13 oder 14, 

Artikel 25a Absätze 7 und 9 oder Artikel 38 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um drei Monate verlängert.“ 

17. Artikel 38 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Berichte“ 
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b)  Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Bis zum … [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] übermittelt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung und gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag für ihre 

Änderung. Der Bericht enthält unter anderem eine Bewertung in Bezug“ 

ii) Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 

„c) darauf, ob mit der Bestimmung über die Nichtoffenlegung von 

Insiderinformationen im Zusammenhang mit Zwischenschritten 

in einem zeitlich gestreckten Vorgang gemäß Artikel 17 Absatz 1 

für ein angemessenes Verhältnis zwischen der Verringerung des 

Aufwands für Emittenten und der Möglichkeit für Anleger, 

fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, gesorgt wird, und 

d) auf die Verhältnismäßigkeit der in Artikel 30 Absatz 2 

Buchstabe j Ziffern iii und iv genannten absoluten Beträge und 

ihre Angemessenheit im Zusammenhang mit 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen.“ 
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iii) Buchstabe e wird gestrichen. 

c) Nach Unterabsatz 2 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Bis zum … [sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] übermittelt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über das 

Funktionieren des Mechanismus zur marktübergreifenden 

Aufsicht über die Auftragsdaten, dessen Auswirkungen auf die 

Fähigkeit der zuständigen nationalen Behörden, eine wirksame 

Aufsicht zu gewährleisten, die Art und Weise, wie dieser 

Mechanismus durchgesetzt werden kann, und die Vorteile einer 

möglichen Einbeziehung systematischer Internalisierer in den 

Anwendungsbereich des Mechanismus.“ 

d) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Bis zum … [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] legt die Kommission nach Anhörung der 

ESMA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht 

über das in Artikel 19 Absatz 1a Buchstaben a und b festgelegte 

Niveau der Schwellenwerte betreffend die von Führungskräften 

durchgeführten Geschäfte vor, bei denen die Anteile oder 

Schuldtitel des Emittenten Teil eines Organismus für 

gemeinsame Anlagen sind oder eine Risikoposition gegenüber 

einem Portfolio von Vermögenswerten darstellen, um zu 

bewerten, ob dieses Niveau angemessen ist oder angepasst 

werden sollte.“ 
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Artikel 3 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 

Artikel 25 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Der Betreiber eines Handelsplatzes hält die einschlägigen Daten über sämtliche 

Aufträge für Finanzinstrumente, die über das jeweilige System mitgeteilt werden, 

mindestens fünf Jahre in einem maschinenlesbaren Format und unter Verwendung 

einer gemeinsamen Vorlage zur Verfügung der zuständigen Behörden. Die 

zuständige Behörde des Handelsplatzes kann diese Daten laufend anfordern. Die 

Aufzeichnungen enthalten die einschlägigen Daten, die die für den Auftrag 

charakteristischen Merkmale darstellen, darunter diejenigen, die einen Auftrag mit 

den daraus resultierenden Geschäften verknüpfen und deren Einzelheiten gemäß 

Artikel 26 Absätze 1 und 3 übermittelt werden. Beim Zugang der zuständigen 

Behörden zu den nach diesem Absatz geforderten Informationen übernimmt die 

ESMA die Rolle des Vermittlers und Koordinators.“ 
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(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, mit denen die 

Einzelheiten und Formate der einschlägigen Auftragsdaten, die nach Absatz 2 dieses 

Artikels aufbewahrt werden müssen und die nicht in Artikel 26 genannt sind, 

festgelegt werden. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [9 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.“ 
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Artikel 4 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe g und Nummern 11, 12, 13 und 14 gelten ab dem ... 

[15 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. ▌ 

(3) Artikel 1 Nummer 3, Nummer 6 Buchstaben b und c, Nummer 7 Buchstaben a 

bis f, Nummer 10 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii, Nummer 10 Buchstaben b und c 

und Nummer 21 Buchstabe a in Bezug auf Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2017/1129 und Artikel 2 Nummer 6 Buchstaben a, b, c und e dieser 

Änderungsverordnung gelten ab dem ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung]. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um Artikel 2 

Nummer 14 Buchstabe a und Nummer 15 bis zum ... [18 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] nachzukommen. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

In Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG I 

Die Anhänge der Verordnung (EU) 2017/1129 werden wie folgt geändert: 

1. Die Anhänge I bis V erhalten folgende Fassung: 

„ANHANG I 

DER PROSPEKT 

I. Zusammenfassung 

II. Zweck, verantwortliche Personen, Informationen Dritter, Sachverständigenberichte 

und Billigung durch die zuständige Behörde 

Der Zweck besteht darin, Informationen über die Personen zu liefern, die für den 

Inhalt des Prospekts verantwortlich sind, und den Anlegern Sicherheit hinsichtlich 

der Richtigkeit der im Prospekt offengelegten Informationen zu verschaffen. 

Zusätzlich enthält dieser Abschnitt Informationen über die Interessen der am 

Angebot beteiligten Personen sowie die Gründe für das Angebot, die Verwendung 

der Erlöse und die Kosten des Angebots. Außerdem enthält dieser Abschnitt 

Informationen über die Rechtsgrundlage des Prospekts und dessen Billigung durch 

die zuständige Behörde. 

III. Strategie, Leistungsfähigkeit und Unternehmensumfeld 

Der Zweck besteht in der Offenlegung von Informationen über die Identität des 

Emittenten, sein Unternehmen, seine Strategie und seine Ziele. Anleger sollten ein 

klares Verständnis der Tätigkeiten des Emittenten und der Haupttrends, die seine 

Leistungsfähigkeit, seine Organisationsstruktur und seine wesentlichen Investitionen 

beeinflussen, besitzen. Gegebenenfalls legt der Emittent in diesem Abschnitt 

Prognosen oder Schätzungen seiner zukünftigen Leistungsfähigkeit offen. 
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IV. Lagebericht, einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung (nur 

Dividendenwerte) 

Zweck dieses Abschnitts ist es, die Lageberichte und konsolidierten Lageberichte 

nach Artikel 4 der Richtlinie 2004/109/EG, falls zutreffend, und nach Kapitel 5 und 6 

der Richtlinie 2013/34/EU für die von den historischen Finanzinformationen 

abgedeckten Zeiträume, gegebenenfalls einschließlich der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung, entweder mittels Verweis aufzunehmen oder die 

darin enthaltenen Informationen einzubeziehen. ▌ 

V. Erklärung zum Geschäftskapital (nur Dividendenwerte) 

Dieser Abschnitt soll Informationen über den Geschäftskapitalbedarf des Emittenten 

liefern. 

VI. Risikofaktoren 

Zweck dieses Abschnitts ist die Beschreibung der Hauptrisiken, mit denen der 

Emittent konfrontiert ist, und deren Auswirkungen auf die künftige 

Leistungsfähigkeit des Emittenten sowie der Hauptrisiken, die den öffentlich 

angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zuzulassenden 

Wertpapieren eigen sind. 
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VII. Modalitäten und Bedingungen der Wertpapiere 

Der Zweck dieses Abschnitts besteht in der Darlegung der Modalitäten und der 

Bedingungen der Wertpapiere und der Bereitstellung einer detaillierten Beschreibung 

ihrer Merkmale. 

Diese Informationen umfassen gegebenenfalls die in Artikel 6 der Richtlinie (EU) 

2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates  genannten Informationen. 

VIII. Einzelheiten zum Wertpapierangebot/zur Zulassung zum Handel 

Der Zweck dieses Abschnitts besteht in der Darlegung spezifischer Informationen 

über das Wertpapierangebot, den Vertriebs- und Zuteilungsplan und von Angaben 

zur Preisfestsetzung. Außerdem werden Informationen über die Platzierung der 

Wertpapiere, etwaige Übernahmevereinbarungen und Vereinbarungen hinsichtlich 

der Zulassung zum Handel bereitgestellt. Zusätzlich enthält der Abschnitt 

Informationen über die Personen, die Wertpapiere verkaufen, und die Verwässerung 

in Bezug auf existierende Aktionäre. 

IX. ESG-bezogene Informationen (nur Nichtdividendenwerte, falls zutreffend) 

Der Zweck dieses Abschnitts besteht, falls zutreffend, in der Darlegung ESG-

bezogener Informationen im Einklang mit dem in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Buchstabe g genannten delegierten Rechtsakt. 

                                                 
 ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier 2022/0406 (COD) enthaltenen 

Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer 
Anteile zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt beantragen, einfügen.  
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X. Unternehmensführung 

In diesem Abschnitt werden die Verwaltung des Emittenten und die Rolle der an der 

Leitung des Unternehmens beteiligten Personen erläutert. Bei Dividendenwerten 

werden außerdem Informationen über den Hintergrund der Mitglieder der oberen 

Führungsebene, ihre Vergütung und deren potenziellen Einfluss auf die 

Leistungsfähigkeit des Emittenten bereitgestellt. 

XI. Finanzinformationen 

Hier ist festzulegen, welche Jahresabschlüsse über die letzten zwei Geschäftsjahre 

(für Dividendenwerte) oder über das letzte Geschäftsjahr (für Nichtdividendenwerte) 

oder den gegebenenfalls kürzeren Zeitraum der Geschäftstätigkeit des Emittenten 

sowie welche anderen Finanzinformationen das Dokument enthalten muss. Die für 

die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses anzuwendenden 

Rechnungslegungs- und Abschlussprüfungsgrundsätze richten sich nach den 

internationalen Rechnungslegungs- und Abschlussprüfungsstandards. 

 A. Konsolidierter Abschluss und sonstige Finanzinformationen 

 B. Signifikante Änderungen 
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XII. Informationen über Anteilseigner und Wertpapierinhaber 

XIII. Dividendenpolitik (nur Dividendenwerte) 

Beschreibung der Politik des Emittenten zu Dividendenausschüttungen und 

etwaiger Beschränkungen, die derzeit diesbezüglich gelten, sowie der 

Aktienrückkäufe. 

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Hauptanteilseigner, mögliche 

Interessenkonflikte zwischen der oberen Führungsebene und dem Emittenten, das 

Aktienkapital des Emittenten sowie Informationen über Geschäfte mit verbundenen 

Parteien, Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren und wesentliche Verträge. 

XIV. Informationen über den Garantiegeber (nur Nichtdividendenwerte, falls zutreffend) 

Hier sind gegebenenfalls Informationen über den Garantiegeber der Wertpapiere 

bereitzustellen, die unter anderem grundlegende Informationen über die Garantie, die 

für die Wertpapiere gestellt wird, und die für den Garantiegeber spezifischen 

Risikofaktoren und Finanzinformationen umfassen. 

XV. Informationen über die zugrunde liegenden Wertpapiere und den Emittenten der 

zugrunde liegenden Wertpapiere (falls zutreffend) 

Ziel ist es, gegebenenfalls Informationen über die zugrunde liegenden Wertpapiere 

und gegebenenfalls den Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere 

bereitzustellen. 
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XVI. Informationen über die Zustimmung (falls zutreffend) 

Hier sind Informationen über die Zustimmung bereitzustellen, wenn der Emittent 

oder die für die Erstellung eines Prospekts verantwortliche Person dieser Nutzung 

nach Artikel 5 Absatz 1 zustimmt. 

XVII. Verfügbare Dokumente 

Hier sollen Informationen über die Dokumente, die zur Einsichtnahme zur 

Verfügung stehen müssen, und die Website, auf der sie eingesehen werden können, 

bereitgestellt werden. 
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ANHANG II 

REGISTRIERUNGSFORMULAR 

Zweck, verantwortliche Personen, Informationen Dritter, Sachverständigenberichte und 

Billigung durch die zuständige Behörde 

Der Zweck dieses Abschnitts besteht darin, Informationen über die Personen bereitzustellen, 

die für den Inhalt des Registrierungsformulars verantwortlich sind, und den Anlegern 

Sicherheit hinsichtlich der Richtigkeit der im Prospekt offengelegten Informationen zu 

verschaffen. Außerdem enthält dieser Abschnitt Informationen über die Rechtsgrundlage des 

Prospekts und dessen Billigung durch die zuständige Behörde. 

II. Strategie, Leistungsfähigkeit und Unternehmensumfeld 

Der Zweck dieses Abschnitts besteht in der Offenlegung von Informationen über die Identität 

des Emittenten, sein Unternehmen, seine Strategie und seine Ziele. Dieser Abschnitt sollte 

Anlegern ein klares Verständnis der Tätigkeiten des Emittenten und der Haupttrends, die 

seine Leistungsfähigkeit, seine Organisationsstruktur und seine wesentlichen Investitionen 

beeinflussen, ermöglichen. Gegebenenfalls legt der Emittent in diesem Abschnitt Prognosen 

oder Schätzungen seiner zukünftigen Leistungsfähigkeit offen. 

III. Lagebericht, einschließlich Nachhaltigkeitsberichterstattung (nur Dividendenwerte) 

Zweck dieses Abschnitts ist es, die Lageberichte und konsolidierten Lageberichte nach 

Artikel 4 der Richtlinie 2004/109/EG, falls zutreffend, und nach Kapitel 5 und 6 der 

Richtlinie 2013/34/EU für die von den historischen Finanzinformationen abgedeckten 

Zeiträume, gegebenenfalls einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, entweder 

mittels Verweis aufzunehmen oder die darin enthaltenen Informationen einzubeziehen. 

IV. Risikofaktoren 

Zweck dieses Abschnitts ist die Beschreibung der Hauptrisiken, mit denen der Emittent 

konfrontiert ist, und deren Auswirkungen auf die künftige Leistungsfähigkeit des Emittenten. 

V. Unternehmensführung 

In diesem Abschnitt werden die Verwaltung des Emittenten und die Rolle der an der Leitung 

des Unternehmens beteiligten Personen erläutert. Bei Dividendenwerten werden außerdem 

Informationen über den Hintergrund der Mitglieder der oberen Führungsebene, ihre 

Vergütung und deren potenziellen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Emittenten 

bereitgestellt. 
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VI. Finanzinformationen 

Hier ist festzulegen, welche Jahresabschlüsse über die letzten zwei Geschäftsjahre (für 

Dividendenwerte) oder über das letzte Geschäftsjahr (für Nichtdividendenwerte) oder den 

gegebenenfalls kürzeren Zeitraum der Geschäftstätigkeit des Emittenten sowie welche 

anderen Finanzinformationen das Dokument enthalten muss. Die auf die Erstellung und 

Prüfung des Jahresabschlusses anzuwendenden Rechnungslegungs- und 

Abschlussprüfungsgrundsätze richten sich nach den internationalen Rechnungslegungs- und 

Abschlussprüfungsstandards. 

 A. Konsolidierter Abschluss und sonstige Finanzinformationen 

 B. Signifikante Änderungen 

VII. Informationen über Anteilseigner und Wertpapierinhaber 

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Hauptanteilseigner, mögliche 

Interessenkonflikte zwischen der oberen Führungsebene und dem Emittenten, das 

Aktienkapital des Emittenten sowie Informationen über Geschäfte mit verbundenen Parteien, 

Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren und wesentliche Verträge. 
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VIII. Dividendenpolitik (nur Dividendenwerte) 

Beschreibung der Politik des Emittenten zu Dividendenausschüttungen und etwaiger 

Beschränkungen, die derzeit diesbezüglich gelten, sowie der Aktienrückkäufe. 

IX. Verfügbare Dokumente 

Hier sollen Informationen über die Dokumente, die zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen 

müssen, und die Website, auf der sie eingesehen werden können, bereitgestellt werden. 
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ANHANG III 

WERTPAPIERBESCHREIBUNG 

Zweck, verantwortliche Personen, Informationen Dritter, Sachverständigenberichte und 

Billigung durch die zuständige Behörde 

Der Zweck dieses Abschnitts besteht darin, Informationen über die Personen zu liefern, die 

für den Inhalt der Wertpapierbeschreibung verantwortlich sind, und den Anlegern Sicherheit 

hinsichtlich der Richtigkeit der im Prospekt offengelegten Informationen zu verschaffen. 

Zusätzlich enthält dieser Abschnitt Informationen über die Interessen der am Angebot 

beteiligten Personen sowie die Gründe für das Angebot, die Verwendung der Erlöse und die 

Kosten des Angebots. Außerdem enthält dieser Abschnitt Informationen über die 

Rechtsgrundlage des Prospekts und dessen Billigung durch die zuständige Behörde. 
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II. Erklärung zum Geschäftskapital (nur Dividendenwerte) 

Dieser Abschnitt soll Informationen über den Geschäftskapitalbedarf des Emittenten liefern. 

III. Risikofaktoren 

Zweck dieses Abschnitts ist die Beschreibung der Hauptrisiken, die den öffentlich 

angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zuzulassenden Wertpapieren eigen 

sind. 

IV. Modalitäten und Bedingungen der Wertpapiere 

Der Zweck dieses Abschnitts besteht in der Darlegung der Modalitäten und der Bedingungen 

der Wertpapiere und der Bereitstellung einer detaillierten Beschreibung ihrer Merkmale. 

Diese Informationen umfassen gegebenenfalls die in Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2024/... 

des Europäischen Parlaments und des Rates  genannten Informationen. 

V. Einzelheiten zum Wertpapierangebot/zur Zulassung zum Handel 

Hier sind Informationen über das Angebot oder die Zulassung zum Handel an einem 

geregelten Markt oder einem MTF bereitzustellen, die unter anderem den endgültigen 

Emissionskurs und das endgültige Emissionsvolumen (entweder als Anzahl von Wertpapieren 

oder als aggregierter Nominalbetrag) des Angebots, die Gründe für das Angebot, den Plan für 

den Vertrieb der Wertpapiere, die Verwendung der Erlöse des Angebots und die Kosten der 

Emission und des Angebots, und die Verwässerung (nur für Dividendenwerte) umfassen. 

                                                 
 ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier 2022/0406 (COD) enthaltenen 

Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer 
Anteile zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt beantragen, einfügen.  
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VI. ESG-bezogene Informationen (nur Nichtdividendenwerte, falls zutreffend) 

Der Zweck dieses Abschnitts besteht, falls zutreffend, in der Darlegung ESG-bezogener 

Informationen im Einklang mit dem in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe g 

genannten delegierten Rechtsakt. 

VII. Informationen über den Garantiegeber (nur Nichtdividendenwerte, falls zutreffend) 

Hier sind gegebenenfalls Informationen über den Garantiegeber der Wertpapiere 

bereitzustellen, die unter anderem grundlegende Informationen über die Garantie, die für die 

Wertpapiere gestellt wird, und die für den Garantiegeber spezifischen Risikofaktoren und 

Finanzinformationen umfassen. 

VIII. ▌Informationen über die zugrunde liegenden Wertpapiere und den Emittenten der 

zugrunde liegenden Wertpapiere (falls zutreffend) 

Ziel ist es, gegebenenfalls Informationen über die zugrunde liegenden Wertpapiere und 

gegebenenfalls den Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere bereitzustellen. 
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IX. Informationen über die Zustimmung (falls zutreffend) 

Hier sind Informationen über die Zustimmung bereitzustellen, wenn der Emittent oder die für 

die Erstellung eines Prospekts verantwortliche Person dieser Nutzung nach Artikel 5 Absatz 1 

zustimmt. 
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ANHANG IV 

INFORMATIONEN, DIE IN DEN EU-FOLGEPROSPEKT FÜR AKTIEN UND ANDERE, 

AKTIEN GLEICHZUSTELLENDE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE VON 

UNTERNEHMEN AUFZUNEHMEN SIND 

I. 

Zusammenfassung 

Der EU-Folgeprospekt muss eine Zusammenfassung gemäß Artikel 7 Absatz 12a enthalten. 

II. 

Informationen über den Emittenten 

Informationen über das Unternehmen, das die Aktien emittiert, einschließlich seiner 

Rechtsträgerkennung (LEI), seiner gesetzlichen und kommerziellen Bezeichnung, des Landes 

seiner Gründung und der Website, auf der Anleger Informationen über die Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens, die von ihm hergestellten Produkte oder die von ihm angebotenen 

Dienstleistungen, die Hauptmärkte, auf denen es konkurriert, seine Hauptaktionäre, die 

Zusammensetzung seiner Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane und seiner 

oberen Führungsebene und gegebenenfalls mittels Verweis aufgenommene Informationen 

(mit dem Hinweis, dass die Informationen auf der Website nicht Teil des Prospekts sind, es 

sei denn, diese Informationen werden mittels Verweis in den EU-Folgeprospekt 

aufgenommen) finden können. 
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III. Verantwortlichkeitserklärung und Erklärung zur zuständigen Behörde 

A. Verantwortlichkeitserklärung 

Informationen über die Personen, die für die Erstellung des EU-Folgeprospekts 

verantwortlich sind, und Erklärung dieser Personen, dass die im EU-Folgeprospekt 

enthaltenen Informationen ihres Wissens nach den Tatsachen entsprechen und dass 

der EU-Folgeprospekt keine Auslassungen aufweist, die die Aussage des Prospekts 

verzerren könnten. 

Gegebenenfalls enthält die Erklärung Informationen, die von Dritten stammen, 

einschließlich der Quelle(n) dieser Informationen, sowie Erklärungen oder Berichte, 

die einer Person als Sachverständiger zugeschrieben werden, und die folgenden 

Informationen über diese Person: 

i) Namen, 

ii) Geschäftsanschrift, 

iii) Qualifikationen und 

iv) (falls vorhanden) das wesentliche Interesse am Emittenten. 

www.parlament.gv.at



 

 782 

B. Erklärung zur zuständigen Behörde 

In der Erklärung ist 

i) anzugeben, welche zuständige Behörde den EU-Folgeprospekt im Einklang mit 

dieser Verordnung gebilligt hat; 

ii) darauf hinzuweisen, dass diese Billigung weder eine Befürwortung des 

Emittenten noch eine Bestätigung der Qualität der Aktien, auf die sich der EU-

Folgeprospekt bezieht, darstellt; 

iii) darauf hinzuweisen, dass die zuständige Behörde den EU-Folgeprospekt nur 

insofern gebilligt hat, als er die in dieser Verordnung festgelegten Vorgaben der 

Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt, und 

iv) darauf hinzuweisen, dass der EU-Folgeprospekt nach Artikel 14a erstellt 

wurde. 

IV. Risikofaktoren 

Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch dem Emittenten eigen sind, und 

Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch den öffentlich angebotenen und/oder 

zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Aktien eigen sind, in einer begrenzten 

Anzahl an Kategorien in einer Rubrik mit der Überschrift ‚Risikofaktoren‘. 

Die Risiken werden durch den Inhalt des EU-Folgeprospekts bestätigt. 
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V. Finanzinformationen 

Die Abschlüsse (Jahres- und Halbjahresabschlüsse), die im vergangenen Zeitraum von 

12 Monaten vor Billigung des EU-Folgeprospekts veröffentlicht wurden. Wurde sowohl ein 

Jahres- als auch ein Halbjahresabschluss veröffentlicht, ist nur der Jahresabschluss 

erforderlich, falls dieser jüngeren Datums als der Halbjahresabschluss ist. 

Der Jahresabschluss muss unabhängig geprüft worden sein. Der Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates* und mit der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates** erstellt. 

Sind die Richtlinie 2006/43/EG und die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht anwendbar, so 

muss der Jahresabschluss daraufhin geprüft werden, oder es muss vermerkt werden, ob der 

Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in dem jeweiligen Mitgliedstaat anwendbaren 

Prüfungsstandards oder gleichwertigen Grundsätzen für die Zwecke des EU-Folgeprospekts 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Ansonsten müssen 

folgende Informationen in den EU-Folgeprospekt aufgenommen werden: 

i) eine eindeutige Erklärung dahin gehend, welche Prüfungsstandards zugrunde gelegt 

wurden, 

ii) eine Erläuterung für die Fälle, in denen von den Internationalen Prüfungsstandards in 

erheblichem Maße abgewichen wurde. 
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Sofern Bestätigungsvermerke über den Jahresabschluss von den Abschlussprüfern abgelehnt 

wurden, beziehungsweise sofern sie Vorbehalte, Meinungsänderungen oder eine 

Hervorhebung eines Sachverhalts enthalten oder wenn sie eingeschränkt erteilt wurden, ist der 

Grund dafür anzugeben und sind diese Vorbehalte, Änderungen, die eingeschränkte Erteilung 

oder diese Hervorhebung eines Sachverhalts in vollem Umfang wiederzugeben. 

Eine Beschreibung jeder wesentlichen Veränderung in der Finanzlage der Gruppe, die seit 

dem Ende des Stichtags eingetreten ist, für die entweder geprüfte Abschlüsse oder 

Zwischenfinanzinformationen veröffentlicht wurden, muss ebenfalls enthalten sein oder es 

muss eine angemessene negative Erklärung beigefügt werden. 

Falls vorhanden, sind auch Pro-forma-Informationen beizufügen. 

VI. Dividendenpolitik 

Beschreibung der Politik des Emittenten zu Dividendenausschüttungen und etwaiger 

Beschränkungen, die derzeit diesbezüglich gelten, sowie der Aktienrückkäufe. 
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VII. Trendinformationen 

Eine Beschreibung 

i) der wichtigsten Trends in jüngster Zeit in Bezug auf Produktion, Umsatz und Vorräte 

sowie Kosten und Ausgabepreise seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres bis zum 

Datum des EU-Folgeprospekts, 

ii) der bekannten Trends, Unsicherheiten, Nachfragen, Verpflichtungen oder Ereignisse, 

die voraussichtlich die Aussichten des Emittenten zumindest im laufenden 

Geschäftsjahr wesentlich beeinflussen dürften, 

iii) Informationen über die kurz- und langfristige(n) finanzielle(n) und 

nichtfinanzielle(n) Unternehmensstrategie und -ziele des Emittenten. 

Wenn sich die unter Buchstabe a oder b genannten Trends nicht wesentlich ändern, ist eine 

entsprechende Erklärung abzugeben. 
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VIII. Gewinnprognosen und -schätzungen 

Hat ein Emittent eine nach wie vor ausstehende und gültige Gewinnprognose oder -

schätzung veröffentlicht, ist diese Prognose oder Schätzung in den EU-Folgeprospekt 

aufzunehmen. 

Wurde eine Gewinnprognose oder -schätzung veröffentlicht und ist diese nach wie vor 

ausstehend, jedoch nicht mehr gültig, ist eine entsprechende Erklärung mit einer 

Erläuterung abzugeben, warum diese Prognose oder Schätzung nicht mehr gültig ist. 

IX. Einzelheiten zum Wertpapierangebot oder zur Zulassung zum Handel 

Informationen über den Angebotspreis, die Anzahl der angebotenen Aktien, den Betrag der 

Emission bzw. des Angebots, die Bedingungen, denen das Angebot unterliegt, und das 

Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorkaufsrechts. 

Informationen darüber, wo Anleger die Aktien zeichnen oder ihr Vorkaufsrecht ausüben 

können, und über die Dauer der Angebotsfrist, einschließlich aller möglichen Änderungen, 

sowie eine Beschreibung des Antragsverfahrens samt Ausgabedatum neuer Aktien. 

Soweit dem Emittenten bekannt, sind Informationen darüber bereitzustellen, ob 

Großaktionäre oder Mitglieder der Geschäftsführungs-, Aufsichts- oder Verwaltungsorgane 

des Emittenten beabsichtigen, das Angebot zu zeichnen, oder ob eine Person eine Zeichnung 

von mehr als 5 % des Angebots beabsichtigt. 
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Alle festen Zusagen zur Zeichnung von mehr als 5 % des Angebots und alle wesentlichen 

Merkmale der Übernahme- und Platzierungsvereinbarungen sind vorzulegen, einschließlich 

Name und Anschrift der Unternehmen, die sich bereit erklären, die Emission auf der 

Grundlage einer festen Zusage zu zeichnen oder ‚zu den bestmöglichen Bedingungen‘ zu 

platzieren, und der Quoten. 

Gegebenenfalls sind die geregelten Märkte, die KMU-Wachstumsmärkte oder die MTF 

anzugeben, an denen die Aktien zum Handel zugelassen werden sollen, und, falls bekannt, 

die ersten Termine, zu denen die Aktien zum Handel zugelassen sind. 

X. Wesentliche Information über die Aktien ▌ 

Bereitstellung der folgenden wesentlichen Informationen über die öffentlich angebotenen oder 

zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Aktien: 

i) Beschreibung von Art, Gattung und Emissionsvolumen der Aktien, die an einem 

geregelten Markt öffentlich angeboten werden oder zum Handel zugelassen sind, 

ii) die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) und 

iii) die mit den Aktien verbundenen Rechte, die Verfahren zur Ausübung dieser Rechte 

sowie etwaige Beschränkungen dieser Rechte. 
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Gegebenenfalls Informationen über die zugrunde liegenden Wertpapiere und gegebenenfalls 

den Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere. 

Warnhinweis, dass sich die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers und des 

Gründungsstaats des Emittenten auf die Erträge aus den Aktien auswirken könnten. 

Bei Neuemissionen Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, aufgrund 

deren die Wertpapiere geschaffen oder emittiert wurden oder werden sollen. 

XI. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erlöse 

Informationen über die Gründe für das Angebot und gegebenenfalls den geschätzten 

Nettoerlös, aufgegliedert nach den wichtigsten Verwendungszwecken und dargestellt nach 

Priorität dieser Verwendungszwecke. 

Weiß der Emittent, dass die voraussichtlichen Erlöse nicht ausreichen werden, um alle 

vorgeschlagenen Verwendungszwecke zu finanzieren, so hat er den Betrag und die Quellen 

anderer Mittel anzugeben. Ferner müssen Angaben zur Verwendung der Erlöse gemacht 

werden, insbesondere, wenn sie außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit zum Erwerb von 

Aktiva verwendet, zur Finanzierung des angekündigten Erwerbs anderer Unternehmen oder 

zur Begleichung, Reduzierung oder vollständigen Tilgung der Schulden eingesetzt werden. 
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XII. Lock-up-Vereinbarungen 

Im Zusammenhang mit Lock-up-Vereinbarungen Informationen über Folgendes: 

i) beteiligte Parteien, 

ii) Inhalt und Ausnahmen der Vereinbarung und 

iii) die Lock-up-Periode. 

XIII. 

Erklärung zum Geschäftskapital 

Erklärung des Emittenten, dass das Geschäftskapital seiner Meinung nach die derzeitigen 

Anforderungen des Emittenten deckt, oder wie der Emittent andernfalls das erforderliche 

zusätzliche Geschäftskapital zu beschaffen gedenkt. 
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XIV.  

Interessenkonflikte 

Informationen über alle Interessen im Zusammenhang mit der Emission, einschließlich 

Interessenkonflikten, und Einzelheiten zu den beteiligten Personen und der Art der Interessen. 

XV. Verwässerung und Aktienbesitz nach der Emission 

Darstellung eines Vergleichs der Beteiligung am Aktienkapital und an den Stimmrechten für 

bestehende Aktionäre vor und nach der aus dem öffentlichen Angebot resultierenden 

Kapitalerhöhung unter der Annahme, dass die bestehenden Aktionäre die neuen Aktien nicht 

zeichnen, und getrennt davon unter der Annahme, dass die bestehenden Aktionäre ihr 

Bezugsrecht ausüben. 
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XVI. Verfügbare Dokumente 

Eine Erklärung, dass während der Gültigkeitsdauer des EU-Folgeprospekts die folgenden 

Dokumente, falls vorhanden, eingesehen werden können: 

i) die aktuelle Satzung und die aktuellen Statuten des Emittenten, 

ii) sämtliche Berichte, Schreiben und sonstigen Dokumente, Bewertungen und 

Erklärungen, die von einem Sachverständigen auf Ersuchen des Emittenten erstellt 

bzw. abgegeben wurden, sofern Teile davon in den EU-Folgeprospekt eingeflossen 

sind oder in ihm darauf verwiesen wird. 

Die Website, auf der die Dokumente eingesehen werden können, ist anzugeben. 
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ANHANG V 

INFORMATIONEN, DIE IN DEN EU-FOLGEPROSPEKT FÜR ANDERE 

WERTPAPIERE ALS AKTIEN ODER AKTIEN GLEICHZUSTELLENDE 

ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE VON UNTERNEHMEN AUFZUNEHMEN SIND 

I. Zusammenfassung 

Unbeschadet Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 muss der EU-Folgeprospekt eine 

Zusammenfassung gemäß Artikel 7 Absatz 12a enthalten. 

II. Informationen über den Emittenten (Registrierungsformular) 

Informationen über das Unternehmen, das die Wertpapiere emittiert, einschließlich seiner 

Rechtsträgerkennung (LEI), seiner gesetzlichen und kommerziellen Bezeichnung, des Landes 

seiner Gründung und der Website, auf der Anleger Informationen über die Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens, die von ihm hergestellten Produkte oder die von ihm angebotenen 

Dienstleistungen, die Hauptmärkte, auf denen es konkurriert, seine Hauptaktionäre, die 

Zusammensetzung seiner Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane und seiner 

oberen Führungsebene und gegebenenfalls mittels Verweis aufgenommene Informationen 

(mit dem Hinweis, dass die Informationen auf der Website nicht Teil des Prospekts sind, es 

sei denn, diese Informationen werden mittels Verweis in den EU-Folgeprospekt 

aufgenommen) finden können. 
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III. Verantwortlichkeitserklärung und Erklärung zur zuständigen Behörde 

1. Verantwortlichkeitserklärung (Registrierungsformular/Wertpapierbeschreibung) 

Informationen über die Personen, die für die Erstellung (des 

Registrierungsformulars/der Wertpapierbeschreibung/des EU-Folgeprospekts) 

verantwortlich sind, und Erklärung dieser Personen, dass die (im 

Registrierungsformular/in der Wertpapierbeschreibung/im EU-Folgeprospekt) 

enthaltenen Informationen ihres Wissens nach den Tatsachen entsprechen und dass 

(das Registrierungsformular/die Wertpapierbeschreibung/der EU-Folgeprospekt) 

keine Auslassungen aufweist, die die Aussage des Prospekts verzerren könnten. 

Gegebenenfalls enthält die Erklärung Informationen, die von Dritten stammen, 

einschließlich der Quelle(n) dieser Informationen, sowie Erklärungen oder Berichte, 

die einer Person als Sachverständiger zugeschrieben werden, und die folgenden 

Informationen über diese Person: 

i) Namen, 

ii) Geschäftsanschrift, 

iii) Qualifikationen und 

iv) (falls vorhanden) das wesentliche Interesse am Emittenten. 
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2. Erklärung zur zuständigen Behörde 

In der Erklärung ist 

i) anzugeben, welche zuständige Behörde (das Registrierungsformular/die 

Wertpapierbeschreibung/den EU-Folgeprospekt) im Einklang mit dieser 

Verordnung gebilligt hat; 

ii) darauf hinzuweisen, dass diese Billigung weder eine Befürwortung des 

Emittenten noch eine Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, auf die sich (das 

Registrierungsformular/die Wertpapierbeschreibung/der EU-Folgeprospekt) 

bezieht, darstellt; 

iii) darauf hinzuweisen, dass mit der Billigung der zuständigen Behörde nur 

nachgewiesen wird, dass (das Registrierungsformular/die 

Wertpapierbeschreibung/der EU-Folgeprospekt) die nach dieser Verordnung 

erforderlichen Vorgaben der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz 

erfüllt; 

iv) darauf hinzuweisen, dass (das Registrierungsformular/die 

Wertpapierbeschreibung/der EU-Folgeprospekt) als EU-Folgeprospekt (oder eines 

Teils davon) nach Artikel 14a erstellt wurde. 
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IV. Risikofaktoren (Registrierungsformular/Wertpapierbeschreibung) 

Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch dem Emittenten 

(Registrierungsformular/Wertpapierbeschreibung) eigen sind, und Beschreibung der 

wesentlichen Risiken, die spezifisch den öffentlich angebotenen und/oder zum Handel an 

einem geregelten Markt zugelassenen Wertepapiere 

(Registrierungsformular/Wertpapierbeschreibung) eigen sind, in einer begrenzten Anzahl an 

Kategorien in einer Rubrik mit der Überschrift ‚Risikofaktoren‘. 

Die Risiken werden durch den Inhalt (des Registrierungsformulars/der 

Wertpapierbeschreibung/des EU-Folgeprospekts) bestätigt. 

V. Finanzinformationen (Registrierungsformular) 

Die Abschlüsse (Jahres- und Halbjahresabschlüsse), die im vergangenen Zeitraum von 

12 Monaten vor Billigung des EU-Folgeprospekts veröffentlicht wurden. Wurde sowohl ein 

Jahres- als auch ein Halbjahresabschluss veröffentlicht, ist nur der Jahresabschluss 

erforderlich, falls dieser jüngeren Datums als der Halbjahresabschluss ist. 

Der Jahresabschluss muss unabhängig geprüft worden sein. Der Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und mit der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates erstellt. 
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Sind die Richtlinie 2006/43/EG und die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht anwendbar, so 

muss der Jahresabschluss daraufhin geprüft werden, oder es muss vermerkt werden, ob der 

Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in dem jeweiligen Mitgliedstaat anwendbaren 

Prüfungsstandards oder gleichwertigen Grundsätzen für die Zwecke des EU-Folgeprospekts 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Ansonsten müssen 

folgende Informationen in den EU-Folgeprospekt aufgenommen werden: 

i) eine eindeutige Erklärung dahin gehend, welche Prüfungsstandards zugrunde gelegt 

wurden, 

ii) eine Erläuterung für die Fälle, in denen von den Internationalen Prüfungsstandards in 

erheblichem Maße abgewichen wurde. 

Sofern Bestätigungsvermerke über den Jahresabschluss von den Abschlussprüfern abgelehnt 

wurden, beziehungsweise sofern sie Vorbehalte, Meinungsänderungen oder eine 

Hervorhebung eines Sachverhalts enthalten oder wenn sie eingeschränkt erteilt wurden, ist der 

Grund dafür anzugeben und sind diese Vorbehalte, Änderungen, die eingeschränkte Erteilung 

oder diese Hervorhebung eines Sachverhalts in vollem Umfang wiederzugeben. 

Eine Beschreibung jeder wesentlichen Veränderung in der Finanzlage der Gruppe, die seit 

dem Ende des Stichtags eingetreten ist, für die entweder geprüfte Abschlüsse oder 

Zwischenfinanzinformationen veröffentlicht wurden, muss ebenfalls enthalten sein oder es 

muss eine angemessene negative Erklärung beigefügt werden. 
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VI. Trendinformationen (Registrierungsformular) 

Eine Beschreibung 

i) jeder wesentlichen Verschlechterung der Aussichten des Emittenten seit dem 

Datum des letzten veröffentlichten geprüften Abschlusses; 

ii) jeder wesentlichen Änderung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gruppe seit 

dem Ende des Stichtags, für den bis zum Datum des Registrierungsformulars 

Finanzinformationen veröffentlicht wurden. 

Wenn keine der unter Ziffern i oder ii dieses Abschnitts genannten wesentlichen Änderungen 

vorliegt, ist eine entsprechende Erklärung abzugeben. 
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VII. Einzelheiten zum Wertpapierangebot26 oder zur Zulassung zum Handel 

(Wertpapierbeschreibung) 

Informationen über den Angebotspreis, die Anzahl der angebotenen Wertpapiere, den Betrag 

der Emission bzw. des Angebots und die Bedingungen, denen das Angebot unterliegt. Ist der 

Betrag nicht festgelegt, Angabe des maximalen Betrags der anzubietenden Wertpapiere 

(sofern verfügbar) und Beschreibung der Vereinbarungen und des Zeitraums für die 

Ankündigung des endgültigen Angebotsbetrags an das Publikum. 

Informationen darüber, wo Anleger die Wertpapiere zeichnen können, und über die Dauer 

der Angebotsfrist, einschließlich aller möglichen Änderungen, sowie eine Beschreibung des 

Antragsverfahrens samt Ausgabedatum neuer Wertpapiere. 

Name und Anschrift der Unternehmen, die sich bereit erklären, die Emission auf der 

Grundlage einer festen Zusage zu zeichnen, und Name und Anschrift der Unternehmen, die 

sich bereit erklären, die Emission ohne feste Zusage oder ‚zu den bestmöglichen 

Bedingungen‘ zu platzieren. Angabe der wesentlichen Merkmale der Vereinbarungen, 

einschließlich der Quoten. Wird die Emission nicht zur Gänze übernommen, ist eine 

Erklärung zum verbleibenden Teil einzufügen. Angabe des Gesamtbetrags der 

Übernahmeprovision und der Platzierungsprovision. 

Gegebenenfalls sind die geregelten Märkte, die KMU-Wachstumsmärkte oder die MTF 

anzugeben, an denen die Wertpapiere zum Handel zugelassen werden sollen, und, falls 

bekannt, die ersten Termine, zu denen die Wertpapiere zum Handel zugelassen sind. 

                                                 
26 Gilt nicht für Nichtdividendenwerte gemäß Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2. 
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VIII. 

▌ Wesentliche Information über die Wertpapiere (Wertpapierbeschreibung) 

Bereitstellung der folgenden wesentlichen Informationen über die öffentlich angebotenen oder 

zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere: 

i) die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), 

ii) die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte, der Verfahren zur Ausübung dieser 

Rechte sowie etwaige Beschränkungen dieser Rechte, 

iii) Angaben zum voraussichtlichen Kurs, zu dem die Wertpapiere angeboten werden, 

oder alternativ eine Beschreibung der Methode zur Preisfestsetzung gemäß 

Artikel 17 der Verordnung (EU) 2017/1129 und des Verfahrens für seine 

Offenlegung, 

iv) Informationen in Bezug auf Zinsaufwendungen oder eine Beschreibung des 

Basiswerts, einschließlich der bei der Verbindung von Basiswert und Zinssatz 

angewandten Methode, und Angabe, wo Informationen über die vergangene und 

künftige Wertentwicklung des Basiswerts und seine Volatilität eingeholt werden 

können. 

Gegebenenfalls Informationen über die zugrunde liegenden Wertpapiere und gegebenenfalls 

den Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere. 

Warnhinweis, dass sich die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers und des 

Gründungsstaats des Emittenten auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken könnten. 
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IX. Gründe für das Angebot, Verwendung der Erlöse und gegebenenfalls ESG-bezogene 

Informationen (Wertpapierbeschreibung) 

Für Nichtdividendenwerte, die nicht unter Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 fallen, 

Informationen über die Gründe für das Angebot und gegebenenfalls den geschätzten 

Nettoerlös, aufgegliedert nach den wichtigsten Verwendungszwecken und dargestellt nach 

Priorität dieser Verwendungszwecke. Weiß der Emittent, dass die voraussichtlichen Erlöse 

nicht ausreichen werden, um alle vorgeschlagenen Verwendungszwecke zu finanzieren, so 

hat er den Betrag und die Quellen anderer Mittel anzugeben. 

Für Nichtdividendenwerte gemäß Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 die Verwendung der 

Erlöse und der geschätzte Nettoerlös. 

Gegebenenfalls ESG-bezogene Informationen gemäß dem Schema, das in dem in Artikel 13 

Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakt näher ausgeführt wird, unter 

Berücksichtigung der Bedingungen nach Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe g. 
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X. 

Interessenkonflikte (Wertpapierbeschreibung) 

Informationen über alle Interessen im Zusammenhang mit der Emission, einschließlich 

Interessenkonflikten, und Einzelheiten zu den beteiligten Personen und der Art der Interessen. 

XI. 

Verfügbare Dokumente (Registrierungsformular) 

Eine Erklärung, dass während der Gültigkeitsdauer des EU-Folgeprospekts die folgenden 

Dokumente, falls vorhanden, eingesehen werden können: 

a) die aktuelle Satzung und die aktuellen Statuten des Emittenten, 

b) sämtliche Berichte, Schreiben und sonstigen Dokumente, Bewertungen und 

Erklärungen, die von einem Sachverständigen auf Ersuchen des Emittenten erstellt 

bzw. abgegeben wurden, sofern Teile davon in den EU-Folgeprospekt eingeflossen 

sind oder in ihm darauf verwiesen wird. 

Die Website, auf der die Dokumente eingesehen werden können, ist anzugeben. ▌ 

____________ 

* Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 

2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 

Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 

Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 

9.6.2006, S. 87). 

** Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 

Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77).“ 

2. Anhang Va wird gestrichen. 

3. Die folgenden Anhänge werden angefügt: 
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„ANHANG VII 

INFORMATIONEN, DIE IN DEN EU-WACHSTUMS-EMISSIONSPROSPEKT FÜR 

AKTIEN UND ANDERE, AKTIEN GLEICHZUSTELLENDE ÜBERTRAGBARE 

WERTPAPIERE VON UNTERNEHMEN AUFZUNEHMEN SIND 

I. Zusammenfassung 

Der EU-Wachstums-Emissionsprospekt muss eine Zusammenfassung gemäß 

Artikel 7 Absatz 12a enthalten. 

II. Informationen über den Emittenten 

Informationen über das Unternehmen, das die Aktien emittiert, einschließlich des 

Ortes, an dem der Emittent registriert ist, seiner Registrierungsnummer und seiner 

Rechtsträgerkennung (LEI), seiner gesetzlichen und kommerziellen Bezeichnung, 

Rechtsordnung, unter der es tätig ist, des Landes seiner Gründung; der Anschrift und 

Telefonnummer seines eingetragenen Sitzes (oder Hauptort der Geschäftstätigkeit, 

falls nicht mit dem eingetragenen Sitz identisch) und gegebenenfalls seiner Website, 

mit einer Erklärung, dass die Angaben auf der Website nicht Teil des EU-

Wachstums-Emissionsprospekts sind, sofern diese Angaben nicht mittels Verweis in 

den EU-Wachstums-Emissionsprospekts aufgenommen wurden. ▌ 
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III. Verantwortlichkeitserklärung und Erklärung zur zuständigen Behörde 

 A. Verantwortlichkeitserklärung 

Informationen über die Personen, die für die Erstellung des EU-Wachstums-

Emissionsprospekts verantwortlich sind, und Erklärung dieser Personen, dass die im 

EU-Wachstums-Emissionsprospekt enthaltenen Informationen ihres Wissens nach 

den Tatsachen entsprechen und dass der EU-Wachstums-Emissionsprospekt keine 

Auslassungen aufweist, die die Aussage des Prospekts verzerren könnten. 

Gegebenenfalls enthält die Erklärung Informationen, die von Dritten stammen, 

einschließlich der Quelle(n) dieser Informationen, sowie Erklärungen oder Berichte, 

die einer Person als Sachverständiger zugeschrieben werden, und die folgenden 

Informationen über diese Person: 

i) Namen, 

ii) Geschäftsanschrift, 

iii) Qualifikationen und 

iv) (falls vorhanden) das wesentliche Interesse am Emittenten. 

 B. Erklärung zur zuständigen Behörde 

In der Erklärung ist anzugeben, welche zuständige Behörde den EU-Wachstums-

Emissionsprospekt gebilligt hat, und darauf hinzuweisen, dass diese Billigung weder 

eine Befürwortung des Emittenten noch eine Bestätigung der Qualität der Aktien, auf 

die sich der EU-Wachstums-Emissionsprospekt bezieht, darstellt, dass die 

zuständige Behörde den EU-Wachstums-Emissionsprospekt nur insofern gebilligt 

hat, als er die in dieser Verordnung festgelegten Vorgaben der Vollständigkeit, 

Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt, und dass der EU-Wachstums-

Emissionsprospekt nach Artikel 15a erstellt wurde. ▌ 
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IV. Risikofaktoren 

Die Risiken werden durch den Inhalt des EU-Wachstums-Emissionsprospekts 

bestätigt. ▌ 

Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch dem Emittenten eigen sind, 

und Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch den öffentlich 

angebotenen und/oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Aktien 

eigen sind, in einer begrenzten Anzahl an Kategorien in einer Rubrik mit der 

Überschrift ‚Risikofaktoren‘. 

V. Wachstumsstrategie und Überblick über die Geschäftstätigkeit 

 A. Wachstumsstrategie und -ziele 

Beschreibung der Geschäftsstrategie, einschließlich des Wachstumspotenzials und 

der Erwartungen für die Zukunft, und der strategischen Ziele des Emittenten (sowohl 

in finanzieller als auch in einer etwaigen nichtfinanziellen Hinsicht). In dieser 

Beschreibung sind auch die zukünftigen Herausforderungen und die Aussichten des 

Emittenten zu berücksichtigen. 

 B. Haupttätigkeiten und wichtigste Märkte 

Beschreibung der Haupttätigkeiten des Emittenten, einschließlich a) der wichtigsten 

Arten der vertriebenen Produkte und/oder erbrachten Dienstleistungen, b) Angaben 

etwaiger wichtiger neuer Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die seit der 

Veröffentlichung des letzten geprüften Abschlusses eingeführt wurden. 

Beschreibung der wichtigsten Märkte, auf denen der Emittent tätig ist, einschließlich 

Marktwachstum, Trends und Wettbewerbslage. 
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 C. Anlagen 

Sofern nicht an anderer Stelle im EU-Wachstums-Emissionsprospekt enthalten, eine 

Beschreibung (einschließlich des Betrags) der wesentlichen Anlagen seit dem Ende 

des von den in den EU-Wachstums-Emissionsprospekt aufgenommenen historischen 

Finanzinformationen abgedeckten Zeitraums bis zum Datum des EU-Wachstums-

Emissionsprospekts und gegebenenfalls eine Beschreibung aller wesentlichen 

laufenden oder bereits fest zugesagten Anlagen des Emittenten. ▌ 

 D. Gewinnprognosen und -schätzungen 

Hat ein Emittent eine nach wie vor ausstehende und gültige Gewinnprognose oder 

-schätzung veröffentlicht, ist diese Prognose oder Schätzung in den EU-

Wachstums-Emissionsprospekt aufzunehmen. 

Wurde eine Gewinnprognose oder -schätzung veröffentlicht und ist diese nach wie 

vor ausstehend, jedoch nicht mehr gültig, ist eine entsprechende Erklärung mit 

einer Erläuterung abzugeben, warum diese Prognose oder Schätzung nicht mehr 

gültig ist. 

VI. Organisationsstruktur 

Ist der Emittent Teil einer Gruppe und sofern noch nicht an anderer Stelle im EU-

Wachstums-Emissionsprospekt bereits vorgelegt und für ein Verständnis der 

Geschäftstätigkeit des Emittenten insgesamt nötig, ein Diagramm der 

Organisationsstruktur. ▌ 
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VII. Unternehmensführung 

Folgende Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungs-, Leitungs- und/oder 

Aufsichtsorgans, sämtlichen Mitgliedern der oberen Führungsebene, die für die 

Feststellung relevant sind, ob der Emittent über die für die Führung seiner Geschäfte 

erforderliche Kompetenz und Erfahrung verfügt, und im Falle einer 

Kommanditgesellschaft auf Aktien folgende einschlägige Informationen über die 

persönlich haftenden Gesellschafter: 

i) Namen und Geschäftsanschriften folgender Personen sowie Angabe ihrer 

Stellung beim Emittenten, ihrer einschlägigen Führungskompetenzen und -

erfahrungen und der wichtigsten Tätigkeiten, die sie neben der Tätigkeit beim 

Emittenten ausüben, sofern diese für den Emittenten von Bedeutung sind, 

ii) Angaben zur Art etwaiger verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen diesen 

Personen, 

iii) Angaben – zumindest für die letzten fünf Jahre – zu etwaigen Verurteilungen 

wegen betrügerischer Handlungen und Angaben zu etwaigen öffentlichen 

Anschuldigungen und/oder Sanktionen in Bezug auf die genannten Personen 

vonseiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden 

(einschließlich bestimmter Berufsverbände) und Angabe des Umstands, ob 

diese Personen jemals von einem Gericht für die Mitgliedschaft im 

Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan eines Emittenten oder für die 

Tätigkeit im Management oder die Führung der Geschäfte eines Emittenten als 

untauglich angesehen wurden. Liegen keine der genannten Umstände vor, ist 

eine entsprechende Erklärung abzugeben. 
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VIII. Finanzinformationen 

Die Abschlüsse (Jahres- und Halbjahresabschlüsse), die über einen Zeitraum von 

12 Monaten vor Billigung des EU-Wachstums-Emissionsprospekts veröffentlicht 

wurden. Wurde sowohl ein Jahres- als auch ein Halbjahresabschluss veröffentlicht, 

ist nur der Jahresabschluss erforderlich, falls dieser jüngeren Datums als der 

Halbjahresabschluss ist. 

Der Jahresabschluss muss unabhängig geprüft worden sein. Der 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers muss in Übereinstimmung mit der 

Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und mit der 

Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates erstellt 

werden. 

Sind die Richtlinie 2006/43/EG und die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht 

anwendbar, so muss der Jahresabschluss daraufhin geprüft werden, oder es muss 

vermerkt werden, ob der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in dem 

jeweiligen Mitgliedstaat anwendbaren Prüfungsstandards oder gleichwertigen 

Grundsätzen für die Zwecke des EU-Wachstums-Emissionsprospekts ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Ansonsten müssen 

folgende Informationen in den EU-Wachstums-Emissionsprospekt aufgenommen 

werden: 

i) eine eindeutige Erklärung dahin gehend, welche Prüfungsstandards zugrunde 

gelegt wurden, 

ii) eine Erläuterung für die Fälle, in denen von den Internationalen 

Prüfungsstandards in erheblichem Maße abgewichen wurde. 

Sofern Bestätigungsvermerke über den Jahresabschluss von den Abschlussprüfern 

abgelehnt wurden, beziehungsweise sofern sie Vorbehalte, Meinungsänderungen 

oder eine Hervorhebung eines Sachverhalts enthalten oder wenn sie eingeschränkt 

erteilt wurden, ist der Grund dafür anzugeben und sind diese Vorbehalte, 

Änderungen, die eingeschränkte Erteilung oder diese Hervorhebung eines 

Sachverhalts in vollem Umfang wiederzugeben. 

Eine Beschreibung jeder wesentlichen Veränderung in der Finanzlage der Gruppe, 

die seit dem Ende des Stichtags eingetreten ist, für die entweder geprüfte Abschlüsse 

oder Zwischenfinanzinformationen veröffentlicht wurden, muss ebenfalls enthalten 

sein oder es muss eine angemessene negative Erklärung beigefügt werden. 

Falls vorhanden, sind auch Pro-forma-Informationen beizufügen. 
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IX. Lagebericht, gegebenenfalls einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung (nur 

für Emittenten mit einer Marktkapitalisierung ab 200 000 000 EUR) 

Der in den Kapiteln 5 und 6 der Richtlinie 2013/34/EU genannte Lagebericht für die 

Zeiträume, auf die sich die historischen Finanzinformationen beziehen, 

gegebenenfalls einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, ist mittels 

Verweis in den EU-Wachstums-Emissionsprospekt aufzunehmen oder alternativ 

sind die darin enthaltenen Informationen in den genannten Prospekt 

einzubeziehen. 

Diese Anforderung gilt nur für Emittenten mit einer Marktkapitalisierung ab 

200 000 000 EUR. 

X. Dividendenpolitik 

Beschreibung der Politik des Emittenten zu Dividendenausschüttungen und etwaiger 

Beschränkungen, die derzeit diesbezüglich gelten, sowie der Aktienrückkäufe. 
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XI. Angaben zum Wertpapierangebot oder zur Zulassung zum Handel 

Informationen über den Angebotspreis, die Anzahl der angebotenen Aktien, den 

Betrag der Emission bzw. des Angebots, die Bedingungen, denen das Angebot 

unterliegt, und das Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorkaufsrechts. 

Informationen darüber, wo Anleger die Aktien zeichnen oder ihr Vorkaufsrecht 

ausüben können, und über die Dauer der Angebotsfrist, einschließlich aller 

möglichen Änderungen, sowie eine Beschreibung des Antragsverfahrens samt 

Ausgabedatum neuer Aktien. 

Soweit dem Emittenten bekannt, sind Informationen darüber bereitzustellen, ob 

Großaktionäre oder Mitglieder der Geschäftsführungs-, Aufsichts- oder 

Verwaltungsorgane des Emittenten beabsichtigen, das Angebot zu zeichnen, oder ob 

eine Person eine Zeichnung von mehr als 5 % des Angebots beabsichtigt. 

Alle festen Zusagen zur Zeichnung von mehr als 5 % des Angebots und alle 

wesentlichen Merkmale der Übernahme- und Platzierungsvereinbarungen sind 

vorzulegen, einschließlich Name und Anschrift der Unternehmen, die sich bereit 

erklären, die Emission auf der Grundlage einer festen Zusage zu zeichnen oder ‚zu 

den bestmöglichen Bedingungen‘ zu platzieren, und der Quoten. 

Gegebenenfalls ist der KMU-Wachstumsmarkt oder das MTF anzugeben, an dem die 

Wertpapiere zum Handel zugelassen werden sollen, und, falls bekannt, die ersten 

Termine, zu denen die Wertpapiere zum Handel zugelassen sind. 

Gegebenenfalls Angaben zu den Unternehmen, die aufgrund einer festen Zusage als 

Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und über An- und Verkaufskurse 

Liquidität zur Verfügung stellen, sowie Beschreibung der Hauptbedingungen ihrer 

Zusage. 
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XII. Wesentliche Information über die Aktien ▌ 

Bereitstellung der folgenden wesentlichen Informationen über die öffentlich 

angebotenen Aktien: 

i) Beschreibung von Art, Gattung und Emissionsvolumen der öffentlich 

angebotenen Aktien, 
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ii) die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), 

iii) der mit den Aktien verbundenen Rechte, der Verfahren zur Ausübung dieser 

Rechte sowie etwaiger Beschränkungen dieser Rechte, 

iv) gegebenenfalls die in Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates  genannten Informationen. 

Gegebenenfalls Informationen über die zugrunde liegenden Wertpapiere und 

gegebenenfalls den Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere. 

Warnhinweis, dass sich die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers und 

des Gründungsstaats des Emittenten auf die Erträge aus den Aktien auswirken 

könnten. 

XIII. ▌Gründe für das Angebot und Verwendung der Erlöse 

Informationen über die Gründe für das Angebot und gegebenenfalls den geschätzten 

Nettoerlös, aufgegliedert nach den wichtigsten Verwendungszwecken und dargestellt 

nach Priorität dieser Verwendungszwecke. 

Weiß der Emittent, dass die voraussichtlichen Erlöse nicht ausreichen werden, um 

alle vorgeschlagenen Verwendungszwecke zu finanzieren, so hat er den Betrag und 

die Quellen anderer Mittel anzugeben. Ferner müssen Angaben zur Verwendung der 

Erlöse gemacht werden, insbesondere, wenn sie außerhalb der normalen 

Geschäftstätigkeit zum Erwerb von Aktiva verwendet, zur Finanzierung des 

angekündigten Erwerbs anderer Unternehmen oder zur Begleichung, Reduzierung 

oder vollständigen Tilgung der Schulden eingesetzt werden.

                                                 
 ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier 2022/0406 (COD) enthaltenen 

Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer 
Anteile zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt beantragen, einfügen.  
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Erläuterung, wie die Erlöse aus dem Angebot der Geschäftsstrategie und den 

strategischen Zielen entsprechen. 

XIV. Erklärung zum Geschäftskapital 

Erklärung des Emittenten, dass das Geschäftskapital seiner Meinung nach die 

derzeitigen Anforderungen des Emittenten deckt, oder wie der Emittent andernfalls 

das erforderliche zusätzliche Geschäftskapital zu beschaffen gedenkt. 

XV. Interessenkonflikte 

Informationen über alle Interessen im Zusammenhang mit der Emission, 

einschließlich Interessenkonflikten, und Einzelheiten zu den beteiligten Personen und 

der Art der Interessen. 
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XVI. Verwässerung und Aktienbesitz nach der Emission 

Darstellung eines Vergleichs der Beteiligung am Aktienkapital und an den 

Stimmrechten für bestehende Aktionäre vor und nach der aus dem öffentlichen 

Angebot resultierenden Kapitalerhöhung unter der Annahme, dass die bestehenden 

Aktionäre die neuen Aktien nicht zeichnen, und getrennt davon unter der Annahme, 

dass die bestehenden Aktionäre ihr Bezugsrecht ausüben. 

XVII. ▌Verfügbare Dokumente 

Die Website, auf der die Dokumente eingesehen werden können, ist anzugeben. 

Eine Erklärung, dass während der Gültigkeitsdauer des EU-Wachstums-

Emissionsprospekts die folgenden Dokumente, falls vorhanden, eingesehen werden 

können: 

i) die aktuelle Satzung und die aktuellen Statuten des Emittenten, 

ii) sämtliche Berichte, Schreiben und sonstigen Dokumente, Bewertungen und 

Erklärungen, die von einem Sachverständigen auf Ersuchen des Emittenten 

erstellt bzw. abgegeben wurden, sofern Teile davon in den EU-Wachstums-

Emissionsprospekt eingeflossen sind oder in ihm darauf verwiesen wird. 

www.parlament.gv.at



 

 814 

ANHANG VIII 

INFORMATIONEN, DIE IN DEN EU-WACHSTUMS-EMISSIONSPROSPEKT FÜR 

ANDERE WERTPAPIERE ALS AKTIEN ODER AKTIEN 

GLEICHZUSTELLENDE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE VON 

UNTERNEHMEN AUFZUNEHMEN SIND 

I. Zusammenfassung 

Der EU-Wachstums-Emissionsprospekt enthält eine Zusammenfassung gemäß Artikel 7 

Absatz 12a. 

II. Informationen über den Emittenten 

Informationen über das Unternehmen, das die Wertpapiere emittiert, einschließlich des Ortes, 

an dem der Emittent registriert ist, seiner Registrierungsnummer und seiner 

Rechtsträgerkennung (LEI), seiner gesetzlichen und kommerziellen Bezeichnung, 

Rechtsordnung, unter der es tätig ist, des Landes seiner Gründung; der Anschrift und 

Telefonnummer seines eingetragenen Sitzes (oder Hauptort der Geschäftstätigkeit, falls nicht 

mit dem eingetragenen Sitz identisch) und gegebenenfalls seiner Website, mit einer 

Erklärung, dass die Angaben auf der Website nicht Teil des EU-Wachstums-

Emissionsprospekts sind, sofern diese Angaben nicht mittels Verweis in den EU-Wachstums-

Emissionsprospekts aufgenommen wurden. 

Jüngste Ereignisse, die für den Emittenten eine besondere Bedeutung haben und die in hohem 

Maße für eine Bewertung der Solvenz des Emittenten relevant sind. 

Gegebenenfalls Ratings, die für den Emittenten in dessen Auftrag oder in Zusammenarbeit 

mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden. 
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III. Verantwortlichkeitserklärung und Erklärung zur zuständigen Behörde 

 A. Verantwortlichkeitserklärung 

Informationen über die Personen, die für die Erstellung des EU-Wachstums-

Emissionsprospekts verantwortlich sind, und Erklärung dieser Personen, dass die im 

EU-Wachstums-Emissionsprospekt enthaltenen Informationen ihres Wissens nach 

den Tatsachen entsprechen und dass der EU-Wachstums-Emissionsprospekt keine 

Auslassungen aufweist, die die Aussage des Prospekts verzerren könnten. 

Gegebenenfalls enthält die Erklärung Informationen, die von Dritten stammen, 

einschließlich der Quelle(n) dieser Informationen, sowie Erklärungen oder Berichte, 

die einer Person als Sachverständiger zugeschrieben werden, und die folgenden 

Informationen über diese Person: 

i) Namen, 

ii) Geschäftsanschrift, 

iii) Qualifikationen und 

iv) (falls vorhanden) das wesentliche Interesse am Emittenten. 
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 B. Erklärung zur zuständigen Behörde 

In der Erklärung ist anzugeben, welche zuständige Behörde den EU-Wachstums-

Emissionsprospekt gebilligt hat, und darauf hinzuweisen, dass diese Billigung weder 

eine Befürwortung des Emittenten noch eine Bestätigung der Qualität der 

Wertpapiere, auf die sich der EU-Wachstums-Emissionsprospekt bezieht, darstellt, 

dass die zuständige Behörde den EU-Wachstums-Emissionsprospekt nur insofern 

gebilligt hat, als er die in dieser Verordnung festgelegten Vorgaben der 

Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt, und dass der EU-

Wachstums-Emissionsprospekt nach Artikel 15a erstellt wurde. 

IV. Risikofaktoren 

Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch dem Emittenten eigen sind, und 

Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch den öffentlich angebotenen und/oder 

zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere eigen sind, in einer 

begrenzten Anzahl an Kategorien in einer Rubrik mit der Überschrift ‚Risikofaktoren‘. 

Die Risiken werden durch den Inhalt des EU-Wachstums-Emissionsprospekts bestätigt. 
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V. Wachstumsstrategie und Überblick über die Geschäftstätigkeit 

Kurze Beschreibung der Geschäftsstrategie des Emittenten, einschließlich des 

Wachstumspotenzials. 

Beschreibung der Haupttätigkeiten des Emittenten, einschließlich 

i) der wichtigsten Arten der vertriebenen Produkte und/oder erbrachten 

Dienstleistungen, 

ii) der Angabe etwaiger wichtiger neuer Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten, 

iii) der wichtigsten Märkte, auf denen der Emittent tätig ist. 

VI. Organisationsstruktur 

Ist der Emittent Teil einer Gruppe und sofern noch nicht an anderer Stelle im EU-Wachstums-

Emissionsprospekt bereits vorgelegt und für ein Verständnis der Geschäftstätigkeit des 

Emittenten insgesamt nötig, ein Diagramm der Organisationsstruktur. 
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VII. Unternehmensführung 

Kurze Beschreibung der Arbeitsweise des Aufsichts- bzw. Verwaltungsrats und der 

Unternehmensführung. 

Angabe des Namens und der Geschäftsanschrift folgender Personen sowie Angabe ihrer 

Stellung beim Emittenten und der wichtigsten Tätigkeiten, die sie neben der Tätigkeit beim 

Emittenten ausüben, sofern diese für den Emittenten von Bedeutung sind: 

i) Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- und/oder Aufsichtsorgans, 

ii) persönlich haftende Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. 
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VIII. Finanzinformationen 

Die Abschlüsse (Jahres- und Halbjahresabschlüsse), die über einen Zeitraum von 12 Monaten 

vor Billigung des EU-Wachstums-Emissionsprospekts veröffentlicht wurden. Wurde sowohl 

ein Jahres- als auch ein Halbjahresabschluss veröffentlicht, ist nur der Jahresabschluss 

erforderlich, falls dieser jüngeren Datums als der Halbjahresabschluss ist. 

Der Jahresabschluss muss unabhängig geprüft worden sein. Der Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers muss in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und mit der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates erstellt werden. 

Sind die Richtlinie 2006/43/EG und die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht anwendbar, so 

muss der Jahresabschluss daraufhin geprüft werden, oder es muss vermerkt werden, ob der 

Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in dem jeweiligen Mitgliedstaat anwendbaren 

Prüfungsstandards oder gleichwertigen Grundsätzen für die Zwecke des EU-Wachstums-

Emissionsprospekts ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. 

Ansonsten müssen folgende Informationen in den EU-Wachstums-Emissionsprospekt 

aufgenommen werden: 

i) eine eindeutige Erklärung dahin gehend, welche Prüfungsstandards zugrunde gelegt 

wurden, 
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ii) eine Erläuterung für die Fälle, in denen von den Internationalen Prüfungsstandards in 

erheblichem Maße abgewichen wurde. 

Sofern Bestätigungsvermerke über den Jahresabschluss von den Abschlussprüfern abgelehnt 

wurden, beziehungsweise sofern sie Vorbehalte, Meinungsänderungen oder eine 

Hervorhebung eines Sachverhalts enthalten oder wenn sie eingeschränkt erteilt wurden, ist der 

Grund dafür anzugeben und sind diese Vorbehalte, Änderungen, die eingeschränkte Erteilung 

oder diese Hervorhebung eines Sachverhalts in vollem Umfang wiederzugeben. 

Eine Beschreibung jeder wesentlichen Veränderung in der Finanzlage der Gruppe, die seit 

dem Ende des Stichtags eingetreten ist, für die entweder geprüfte Abschlüsse oder 

Zwischenfinanzinformationen veröffentlicht wurden, muss ebenfalls enthalten sein oder es 

muss eine angemessene negative Erklärung beigefügt werden. 
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IX. Angaben zum Wertpapierangebot oder zur Zulassung zum Handel 

Informationen über den Angebotspreis, die Anzahl der angebotenen Wertpapiere, den Betrag 

der Emission bzw. des Angebots und die Bedingungen, denen das Angebot unterliegt. Ist der 

Betrag nicht festgelegt, Angabe des maximalen Betrags der anzubietenden Wertpapiere 

(sofern verfügbar) und Beschreibung der Vereinbarungen und des Zeitraums für die 

Ankündigung des endgültigen Angebotsbetrags an das Publikum. 

Informationen darüber, wo Anleger die Wertpapiere zeichnen können, und über die Dauer 

der Angebotsfrist, einschließlich aller möglichen Änderungen, sowie eine Beschreibung des 

Antragsverfahrens samt Ausgabedatum neuer Wertpapiere. 

Name und Anschrift der Unternehmen, die sich bereit erklären, die Emission auf der 

Grundlage einer festen Zusage zu zeichnen, und Name und Anschrift der Unternehmen, die 

sich bereit erklären, die Emission ohne feste Zusage oder ‚zu den bestmöglichen 

Bedingungen‘ zu platzieren. Angabe der wesentlichen Merkmale der Vereinbarungen, 

einschließlich der Quoten. Wird die Emission nicht zur Gänze übernommen, ist eine 

Erklärung zum verbleibenden Teil einzufügen. Angabe des Gesamtbetrags der 

Übernahmeprovision und der Platzierungsprovision. 
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Gegebenenfalls ist der KMU-Wachstumsmarkt oder das MTF anzugeben, an dem die 

Wertpapiere zum Handel zugelassen werden sollen, und, falls bekannt, die ersten Termine, zu 

denen die Wertpapiere zum Handel zugelassen sind. 

Gegebenenfalls Angaben zu den Unternehmen, die aufgrund einer festen Zusage als 

Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und über An- und Verkaufskurse Liquidität zur 

Verfügung stellen, sowie Beschreibung der Hauptbedingungen ihrer Zusage. 

X. Wesentliche Information über die Wertpapiere ▌ 

Die wesentlichen Informationen über die Wertpapiere umfassen Folgendes: 

i) die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), 

ii) die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte, der Verfahren zur Ausübung dieser 

Rechte sowie etwaige Beschränkungen dieser Rechte, 

iii) Angaben zum voraussichtlichen Kurs, zu dem die Wertpapiere angeboten werden, 

oder alternativ eine Beschreibung der Methode zur Preisfestsetzung gemäß 

Artikel 17 der Verordnung (EU) 2017/1129 und des Verfahrens für seine 

Offenlegung, 
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iv) Informationen in Bezug auf Zinsaufwendungen oder eine Beschreibung des 

Basiswerts, einschließlich der bei der Verbindung von Basiswert und Zinssatz 

angewandten Methode, und Angabe, wo Informationen über die vergangene und 

künftige Wertentwicklung des Basiswerts und seine Volatilität eingeholt werden 

können. 

Gegebenenfalls Informationen über die zugrunde liegenden Wertpapiere und gegebenenfalls 

den Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere. 

Warnhinweis, dass sich die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers und des 

Gründungsstaats des Emittenten auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken könnten. 

XI. Gründe für das Angebot, Verwendung der Erlöse und gegebenenfalls ESG-bezogene 

Informationen 

Informationen über die Gründe für das Angebot und gegebenenfalls den geschätzten 

Nettoerlös, aufgegliedert nach den wichtigsten Verwendungszwecken und dargestellt nach 

Priorität dieser Verwendungszwecke. 

Weiß der Emittent, dass die voraussichtlichen Erlöse nicht ausreichen werden, um alle 

vorgeschlagenen Verwendungszwecke zu finanzieren, so hat er den Betrag und die Quellen 

anderer Mittel anzugeben. Ferner müssen Angaben zur Verwendung der Erlöse gemacht 

werden, insbesondere, wenn sie außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit zum Erwerb von 

Aktiva verwendet, zur Finanzierung des angekündigten Erwerbs anderer Unternehmen oder 

zur Begleichung, Reduzierung oder vollständigen Tilgung der Schulden eingesetzt werden. 

Gegebenenfalls ESG-bezogene Informationen gemäß dem Schema, das in dem in Artikel 13 

Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakt näher ausgeführt wird, unter 

Berücksichtigung der Bedingungen nach Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe g. 
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XII. Interessenkonflikte 

Informationen über alle Interessen im Zusammenhang mit der Emission, einschließlich 

Interessenkonflikten, und Einzelheiten zu den beteiligten Personen und der Art der Interessen. 

XIII. Verfügbare Dokumente 

Eine Erklärung, dass während der Gültigkeitsdauer des EU-Wachstums-Emissionsprospekts 

die folgenden Dokumente, falls vorhanden, eingesehen werden können: 

i) die aktuelle Satzung und die aktuellen Statuten des Emittenten, 

ii) sämtliche Berichte, Schreiben und sonstigen Dokumente, Bewertungen und 

Erklärungen, die von einem Sachverständigen auf Ersuchen des Emittenten erstellt 

bzw. abgegeben wurden, sofern Teile davon in den EU-Wachstums-

Emissionsprospekt eingeflossen sind oder in ihm darauf verwiesen wird. 

Die Website, auf der die Dokumente eingesehen werden können, ist anzugeben. 
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ANHANG IX 

INFORMATIONEN, DIE IN DAS DOKUMENT NACH ARTIKEL 1 ABSATZ 4 

UNTERABSATZ 1 BUCHSTABEN DA UND DB UND NACH ARTIKEL 1 ABSATZ 5 

UNTERABSATZ 1 BUCHSTABE BA AUFZUNEHMEN SIND 

I. Name des Emittenten (einschließlich seiner Rechtsträgerkennung (LEI)), Land der 

Gründung, Link zur Website des Emittenten. 

II. Erklärung der für das Dokument verantwortlichen Personen, dass die in dem 

Dokument enthaltenen Informationen ihres Wissens nach den Tatsachen entsprechen 

und dass das Dokument keine Auslassungen aufweist, die die Aussage des Prospekts 

verzerren könnten. 

III. Name der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats gemäß Artikel 20. 

Erklärung, dass das Dokument keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 

2017/1129 darstellt und dass das Dokument nicht der Prüfung und Billigung durch 

die ▌zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats unterzogen wurde. ▌ 

IV. Erklärung über die kontinuierliche Einhaltung der Melde- und Offenlegungspflichten 

während des gesamten Zeitraums der Zulassung zum Handel, einschließlich nach 

Maßgabe der Richtlinie 2004/109/EG, gegebenenfalls der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 und gegebenenfalls der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der 

Kommission. 
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V. Angabe des Ortes, an dem die vom Emittenten im Rahmen der laufenden 

Offenlegungspflichten vorgeschriebenen veröffentlichten Informationen verfügbar 

sind, und gegebenenfalls des Ortes, an dem der letzte Prospekt erhältlich ist. 

VI. Im Falle eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren eine Erklärung, dass der 

Emittent zum Zeitpunkt des Angebots die Offenlegung von Insiderinformationen 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 nicht aufschiebt. 

VII. Gründe für die Emission und Verwendung der Erlöse. 

VIII. Die spezifischen Risikofaktoren des Emittenten. 

IX. Die Merkmale der Wertpapiere (einschließlich ihrer ISIN). 

X. Bei Aktien die Verwässerung und der Aktienbesitz nach der Emission. 

XI. Bei einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren die Bedingungen des Angebots. 

XII. Gegebenenfalls alle geregelten Märkte oder KMU-Wachstumsmärkte, an denen die 

Wertpapiere, die mit den öffentlich anzubietenden oder zum Handel an einem 

geregelten Markt zuzulassenden Wertpapieren fungibel sind, bereits zum Handel 

zugelassen sind.“ 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0351
Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte und 
Erleichterung des Kapitalzugangs für KMU – Änderungsrichtlinie
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2014/65/EU zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen 
Kapitalmärkte in der Union für Unternehmen und zur Erleichterung des 
Kapitalzugangs für kleine und mittlere Unternehmen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/34/EG (COM(2022)0760 – C9-0415/2022 – 2022/0405(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0760),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 50, 51 Absatz 2 und 114 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0415/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. März 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0303/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
                                                
1 ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 103.
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entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0405 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU zur Steigerung der Attraktivität 
der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für Unternehmen und zur Erleichterung 
des Kapitalzugangs für kleine und mittlere Unternehmen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/34/EG* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 50, Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 103. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates3 wurde durch 

die Verordnung (EU) 2019/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates4 

geändert, mit der verhältnismäßige Erleichterungen eingeführt wurden, um die 

Nutzung der KMU-Wachstumsmärkte zu fördern und übermäßige regulatorische 

Anforderungen für Emittenten, die die Zulassung von Wertpapieren auf KMU-

Wachstumsmärkten anstreben, zu verringern, wobei gleichzeitig ein angemessenes 

Niveau des Anlegerschutzes und der Marktintegrität gewahrt bleibt. Um das 

Notierungsverfahren zu straffen und die regulatorische Behandlung von 

Unternehmen flexibler und ihrer Größe angemessener zu gestalten, sind jedoch 

weitere Änderungen der Richtlinie 2014/65/EU erforderlich. 

(2) In der Richtlinie 2014/65/EU und der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der 

Kommission5 sind die Bedingungen festgelegt, unter denen die Bereitstellung von 

Finanzanalysen durch Dritte an Wertpapierfirmen, die Portfolioverwaltungs- oder 

andere Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen erbringen, nicht als 

Anreiz zu betrachten ist. Um mehr Finanzanalysen zu Unternehmen in der Union, 

insbesondere zu Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalausstattung, zu 

fördern und diesen Unternehmen eine größere Sichtbarkeit und bessere Aussichten 

auf potenzielle Anleger zu verschaffen, ist es erforderlich, ▌ Änderungen an der 

Richtlinie 2014/65/EU vorzunehmen. 

                                                 
3 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

4 Verordnung (EU) 2019/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU und der Verordnungen 
(EU) Nr. 596/2014 und (EU) 2017/1129 zur Förderung der Nutzung von 
KMU-Wachstumsmärkten (ABl. L 320 vom 11.12.2019, S. 1). 

5 Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission vom 7. April 2016 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf den Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden, 
Produktüberwachungspflichten und Vorschriften für die Entrichtung 
beziehungsweise Gewährung oder Entgegennahme von Gebühren, Provisionen oder 
anderen monetären oder nicht-monetären Vorteilen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, 
S. 500). 
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(3) Nach den Bestimmungen über Analysen der Richtlinie 2014/65/EU müssen 

Wertpapierfirmen Zahlungen, die sie als Maklerprovisionen erhalten, von der 

Vergütung, die sie für die Bereitstellung von Finanzanalysen erhalten, trennen 

(„Entflechtungsvorschriften für Finanzanalysen“) oder Finanzanalysen aus eigenen 

Mitteln bezahlen und die Qualität der von ihnen erworbenen Analysen anhand 

belastbarer Qualitätskriterien und deren Fähigkeit, zu besseren 

Anlageentscheidungen beizutragen, bewerten. Im Jahr 2021 wurden diese 

Vorschriften durch die Richtlinie (EU) 2021/338 des Europäischen Parlaments und 

des Rates6 geändert, um gebündelte Zahlungen für Ausführungsdienstleistungen und 

Analysen zu Emittenten, die in den 36 Monaten vor der Bereitstellung der Analysen 

eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. EUR nicht überschritten haben, zu 

ermöglichen. Der rückläufige Trend bei den Finanzanalysen hat sich jedoch nicht 

verlangsamt. 

(4) Um den Markt für Finanzanalysen zu beleben und sicherzustellen, dass eine 

ausreichende Anzahl von Unternehmen, insbesondere von Unternehmen mit 

geringer und mittlerer Kapitalausstattung, Gegenstand von Analysen sind, müssen 

die Entflechtungsvorschriften weiter angepasst werden, sodass Wertpapierfirmen 

mehr Flexibilität bei der Entscheidung erhalten, in welcher Art und Weise sie die 

Zahlungen für Ausführungsdienstleistungen und Analysen organisieren, wodurch 

die Fälle begrenzt werden, in denen sich gesonderte Zahlungen als zu umständlich 

erweisen können. 

                                                 
6 Richtlinie (EU) 2021/338 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU im Hinblick auf die 
Informationspflichten, die Produktüberwachung und die Positionslimits sowie der 
Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/878 im Hinblick auf ihre Anwendung auf 
Wertpapierfirmen, zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-
Krise (ABl. L 68 vom 26.2.2021, S. 14). 
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Dementsprechend sollte der Schwellenwert für die Marktkapitalisierung für 

Unternehmen, für die eine erneute Bündelung von Zahlungen für 

Ausführungsdienstleistungen und Analysen möglich ist, aufgehoben werden, 

damit die Wertpapierfirmen so vorgehen können, wie sie es in Bezug auf 

Zahlungen für Ausführungsdienstleistungen und Analysen als am besten geeignet 

erachten. Dies würde jedoch Transparenz gegenüber den Kunden in Bezug auf die 

Wahl der Zahlungsart erfordern. Daher sollten Wertpapierfirmen ihre Kunden 

darüber informieren, ob sie eine gesonderte oder gemeinsame Zahlungsart für die 

Bereitstellung von Analysen Dritter und für Ausführungsdienstleistungen 

anwenden. Die Wertpapierfirma sollte ihre Wahl, ob sie gesonderte oder 

gemeinsame Zahlungen für Analysen und Ausführungsdienstleistungen 

anwendet, im Einklang mit ihrer Strategie treffen. Diese Strategie sollte den 

Kunden bekanntgemacht werden und – je nach der von der Firma gewählten 

Zahlungsart – die Art der Informationen über die Kosten enthalten, die den 

Analysen Dritter zuzurechnen sind. Im Falle gemeinsamer Zahlungen für 

Analysen und Ausführungsdienstleistungen sollten die Kunden berechtigt sein, 

auf Anfrage jährlich Informationen über die Gesamtkosten, die den der 

Wertpapierfirma bereitgestellten Analysen Dritter zuzurechnen sind, zu erhalten, 

sofern die Firma Kenntnis von diesen Kosten hat. Die Strategie der 

Wertpapierfirma in Bezug auf gesonderte oder gemeinsame Zahlungen sollte auch 

Informationen über die bestehenden Maßnahmen zur Vermeidung oder 

Bewältigung von Interessenkonflikten enthalten, die sich aus der Nutzung oder 

Bereitstellung von Analysen Dritter für Kunden bei gleichzeitiger Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen für diese Kunden ergeben. Unabhängig von der 

gewählten Zahlungsart sollte die Wertpapierfirma auch eine Bewertung der 

Qualität, der Nutzbarkeit und des Werts der von ihr verwendeten Analysen 

vornehmen, um sicherzustellen, dass diese Analysen zur Verbesserung des 

Anlageentscheidungsprozesses der Kunden der Wertpapierfirma beitragen, wenn 

diese Analysen direkt an sie vertrieben werden oder wenn sie von den 

Portfolioverwaltungsdiensten der Firma genutzt werden. Verkaufs- und 

Handelskommentare umfassen Analysen der Marktbedingungen, 

Handelsausführungskonzepte, Managementinstrumente für die 

Handelsausführung und andere maßgeschneiderte Analysen im Zusammenhang 

mit der Ausführung eines Handels mit Finanzinstrumenten. Solche Verkaufs- und 
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Handelskommentare begleiten die Ausführung von Geschäften mit 

Finanzinstrumenten, da sie es Wertpapierfirmen, die Ausführungsdienstleistungen 

anbieten, ermöglichen, die Qualität der Ausführung hervorzuheben, die sie für 

ihre Kunden erreichen. Daher können Verkaufs- und Handelskommentare nicht 

von Ausführungsdienstleistungen getrennt werden und sollten nicht als 

Finanzanalyse betrachtet werden. 

(5) Die Anpassung der Entflechtungsvorschriften allein dürfte nicht ausreichen, um 

den Markt für Analyseinvestitionen neu zu beleben und den seit Langem 

bestehenden Mangel an Analysen, deren Gegenstand Unternehmen mit geringer 

und mittlerer Kapitalausstattung sind, zu beheben. Es sollten weitere Maßnahmen 

ergriffen werden, um zu fördern, dass auch Unternehmen mit geringer und 

mittlerer Kapitalausstattung als Gegenstand von Analysen berücksichtigt werden. 
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Wenn organisatorische Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass 

emittentengesponserte Analysen im Einklang mit einem EU-Verhaltenskodex für 

emittentengesponserte Analysen erstellt werden, dann dürfte damit das Vertrauen 

in solche Analysen und deren Nutzung gestärkt werden. Dieser EU-

Verhaltenskodex sollte auf der Grundlage technischer Regulierungsstandards 

festgelegt werden, die von der mit der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 errichteten Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) 

(European Securities and Markets Authority – ESMA) auszuarbeiten sind. 

Eine weitere Maßnahme, um zu fördern, dass auch Unternehmen mit geringer 

und mittlerer Kapitalausstattung als Gegenstand von Analysen berücksichtigt 

werden, sollte darin bestehen, dass es Emittenten, die für emittentengesponserte 

Analysen zahlen, erlaubt sein sollte, deren Sichtbarkeit für die Öffentlichkeit zu 

erhöhen, indem den Emittenten die Möglichkeit eingeräumt wird, diese Analysen 

an die zuständige Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates8 zu übermitteln, 

sofern die erforderlichen Metadaten beigefügt sind. Solche Maßnahmen sollten die 

Mitgliedstaaten oder die ESMA nicht daran hindern, zusätzliche Maßnahmen auf 

der Grundlage öffentlicher oder privater Initiativen in Erwägung zu ziehen und zu 

bewerten, wie etwa die Einrichtung spezieller Analysemärkte, die sich an 

erfolgreichen Initiativen orientieren, welche in den letzten Jahren in mehreren 

Finanzzentren eingeleitet wurden, um Analysen, deren Gegenstand Unternehmen 

mit geringer und mittlerer Kapitalausstattung sind, neu zu beleben und die 

Sichtbarkeit solcher Analysen zu erhöhen. 

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

8 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für 
den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, 
Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 
20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj). 
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(6) Um die Anerkennung von emittentengesponserten Analysen zu stärken, die im 

Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte Analysen 

erstellt wurden, und um zu vermeiden, dass solche Analysen mit anderen Formen 

von Empfehlungen verwechselt werden, bei denen der EU-Verhaltenskodex nicht 

eingehalten wird, sollten nur emittentengesponserte Analysen, die im Einklang mit 

dem EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte Analysen erstellt wurden, als 

solche gekennzeichnet werden dürfen. Die Art von Empfehlungen, die unter 

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/20149 fallen und die 

nicht die für emittentengesponserte Analysen erforderlichen Bedingungen 

erfüllen, sollten für die Zwecke der Richtlinie 2014/65/EU als 

Marketingmitteilungen behandelt und als solche gekennzeichnet werden. 

(7) Um zu gewährleisten, dass emittentengesponserte Analysen, die als solche 

gekennzeichnet sind, im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex erstellt werden, 

sollten die zuständigen Behörden mit Aufsichtsbefugnissen ausgestattet werden, 

um zu überprüfen, ob Wertpapierfirmen, die solche Analysen erstellen oder 

vertreiben, organisatorische Vorkehrungen getroffen haben, um diese Einhaltung 

sicherzustellen. Halten diese Firmen den EU-Verhaltenskodex nicht ein, so sollten 

die zuständigen Behörden befugt sein, die Verbreitung solcher Analysen 

auszusetzen und die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass die 

emittentengesponserten Analysen trotz ihrer Kennzeichnung nicht im Einklang 

mit dem EU-Verhaltenskodex erstellt wurden. Diese Aufsichtsbefugnisse sollten 

die allgemeinen Aufsichtsbefugnisse und die Befugnis zum Erlass von Sanktionen 

nicht berühren. 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/6/EG;Year:2003;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/124/EG;Year:2003;Nr:124&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/125/EG;Year:2003;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=


 

 836 

(8) Mit der Richtlinie 2014/65/EU wurde die Kategorie KMU-Wachstumsmarkt 

eingeführt, um die Sichtbarkeit und das Profil der auf KMU spezialisierten Märkte zu 

erhöhen und die Entwicklung gemeinsamer Regulierungsstandards in der Union für 

diese Märkte zu fördern. Die KMU-Wachstumsmärkte spielen eine wichtige Rolle 

bei der Erleichterung des Zugangs zu Kapital für kleinere Emittenten, indem sie auf 

ihre Bedürfnisse eingehen. Um die Entwicklung solcher spezialisierten Märkte zu 

fördern und den organisatorischen Aufwand für die Betreiber von multilateralen 

Handelssystemen (multilateral trading facilities – MTF) zu begrenzen, ist es 

notwendig zuzulassen, dass das Segment eines MTF die Umwandlung in einen 

KMU-Wachstumsmarkt beantragt, sofern dieses Segment klar vom Rest des MTF 

getrennt ist. 

(9) Um das Risiko einer Fragmentierung der Liquidität von KMU-Aktien angesichts 

der geringeren Liquidität dieser Instrumente zu verringern, ist in Artikel 33 

Absatz 7 der Richtlinie 2014/65/EU die Anforderung festgelegt, dass ein 

Finanzinstrument, das zum Handel auf einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen 

ist, nur dann auch auf einem anderen KMU-Wachstumsmarkt gehandelt werden 

kann, wenn der Emittent des Finanzinstruments unterrichtet wurde und keine 

Einwände erhoben hat. Für den Fall, dass der zweite Handelsplatz eine andere Art 

von Handelsplatz als ein KMU-Wachstumsmarkt ist, ist in jenem Artikel derzeit 

allerdings nicht die entsprechende Anforderung vorgesehen, dass der Emittent 

keine Einwände gegen die Zulassung zum Handel an einem anderen Handelsplatz 

erhoben haben darf. Dementsprechend sollte die Anforderung, dass der Emittent 

keine Einwände gegen die Zulassung zum Handel an einem KMU-

Wachstumsmarkt erhoben haben darf, wenn seine Instrumente schon zum Handel 

auf einem anderen KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, auf jede andere Art 

von Handelsplatz ausgeweitet werden, um dadurch das Risiko einer 

Fragmentierung der Liquidität dieser Instrumente weiter zu verringern. Wird ein 

Finanzinstrument, das zum Handel auf einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen 

ist, auch an einer anderen Art von Handelsplatz gehandelt, so sollte der Emittent 

im Hinblick auf diesen anderen Handelsplatz alle Verpflichtungen in Bezug auf 

die Unternehmensführung und -kontrolle oder erstmalige, laufende oder 

punktuelle Veröffentlichungen erfüllen. 
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(10) Die Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates10 enthält 

Vorschriften für die Notierung auf den EU-Märkten. Ziel dieser Richtlinie ist die 

Koordinierung der Vorschriften über die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen 

Notierung an einer Wertpapierbörse und über die hinsichtlich dieser Wertpapiere zu 

veröffentlichenden Informationen, um einen gleichwertigen Schutz der Anleger auf 

Unionsebene zu gewährleisten. In dieser Richtlinie werden auch die Regeln des 

Regulierungs- und Aufsichtsrahmens für die Primärmärkte der Union festgelegt. Die 

Richtlinie 2001/34/EG wurde mehrfach erheblich geändert. Mit den 

Richtlinien 2003/71/EG11 und 2004/109/EG12 des Europäischen Parlaments und des 

Rates wurden die meisten Bestimmungen zur Harmonisierung der Bedingungen für 

die Übermittlung von Informationen über Anträge auf Zulassung von Wertpapieren 

zur amtlichen Notierung und von Informationen über zum Handel zugelassene 

Wertpapiere ersetzt und große Teile der Richtlinie 2001/34/EG überflüssig gemacht. 

Vor dem Hintergrund dieser Änderungen und in Anbetracht der Tatsache, dass 

nach der Richtlinie 2001/34/EG als Mindestharmonisierungsrichtlinie die 

Mitgliedstaaten einen recht großen Ermessensspielraum haben, von den darin 

festgelegten Regeln abzuweichen, sollte die Richtlinie 2001/34/EG aufgehoben 

werden, um so zu einem einheitlichen Regelwerk auf Unionsebene zu gelangen. 

                                                 
10 Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Mai 2001 über die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen Börsennotierung 
und über die hinsichtlich dieser Wertpapiere zu veröffentlichenden Informationen 
(ABl. L 184 vom 6.7.2001, S. 1). 

11 Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64). 

12 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 
vom 31.12.2004, S. 38). 
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(11) Wie die Richtlinie 2001/34/EG dient die Richtlinie 2014/65/EU der Regulierung der 

Märkte für Finanzinstrumente und der Stärkung des Anlegerschutzes in der Union. 

Die Richtlinie 2014/65/EU enthält auch Vorschriften für die Zulassung von 

Finanzinstrumenten zum Handel. Durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs 

der Richtlinie 2014/65/EU auf einzelne Bestimmungen der Richtlinie 2001/34/EG 

wird sichergestellt, dass alle einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2001/34/EG 

aufrechterhalten werden. Mehrere Bestimmungen der Richtlinie 2001/34/EG, 

darunter die weiterhin geltenden Free-Float-Anforderungen und die Anforderungen 

an die Marktkapitalisierung, werden von den zuständigen Behörden durchgesetzt und 

gelten als wichtige Vorschriften für die Zulassung von Aktien zum Handel auf 

geregelten Märkten in der Union durch die Marktteilnehmer. Daher ist es 

erforderlich, diese Vorschriften in die Richtlinie 2014/65/EU zu übernehmen, um in 

einer neuen Bestimmung der genannten Richtlinie spezifische Mindestbedingungen 

für die Zulassung von Aktien zum Handel auf geregelten Märkten festzulegen. Die 

Anwendung dieser neuen Bestimmung sollte die in der Richtlinie 2014/65/EU 

festgelegten allgemeinen Bestimmungen über die Zulassung von Finanzinstrumenten 

zum Handel ergänzen. 
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(12) Die in der Richtlinie 2001/34/EG vorgeschriebene Höhe der Free-Float-

Mindestanforderung von 25 % wird als übermäßig hoch und nicht mehr 

angemessen erachtet. Um den Emittenten mehr Flexibilität einzuräumen und die 

EU-Kapitalmärkte wettbewerbsfähiger zu machen, sollte die Free-Float-

Mindestanforderung auf 10 % gesenkt werden, was einen Schwellenwert darstellt, 

mit dem ein ausreichendes Maß an Liquidität auf dem Markt gewährleistet wird. Um 

jedoch den Merkmalen und dem Umfang von Aktienemissionen besser Rechnung 

zu tragen, sollten die Mitgliedstaaten alternative Messmethoden zur Beurteilung, 

ob eine ausreichende Streuung der Aktien im Publikum erreicht wurde, zulassen. 

Zum Zeitpunkt der Zulassung zum Handel sollte geprüft werden, ob der 

Schwellenwert von 10 % bzw. die auf nationaler Ebene vorgesehenen alternativen 

Anforderungen zur Gewährleistung eines Mindestanteils an Streubesitz 

eingehalten werden. Die in der Richtlinie 2001/34/EG festgelegte 

Free-Float-Anforderung, wonach eine ausreichende Streuung der Aktien im 

Publikum eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erreicht sein muss, sollte nicht 

beibehalten werden, da eine solche Beschränkung für zum Handel zugelassene 

Finanzinstrumente in der Richtlinie 2014/65/EU nicht vorgesehen ist.  
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Bestimmte Anforderungen der Richtlinie 2001/34/EG sind entweder bereits durch 

Vorschriften, die in anderen geltende Rechtsakten der Union festgelegt sind, 

abgedeckt oder inzwischen hinfällig geworden. Dementsprechend sollten diese 

Anforderungen nicht in die Richtlinie 2014/65/EU übernommen werden. So ist 

beispielsweise die Anforderung, dass ein Unternehmen seinen Jahresabschluss 

während eines bestimmten Zeitraums veröffentlichen oder hinterlegen muss, bereits 

in der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates13 

enthalten. Ebenso sind Bestimmungen zur Benennung der zuständigen Behörden 

bereits in der Richtlinie 2014/65/EU enthalten. Darüber hinaus wird die 

Anforderung in Bezug ▌ auf den Mindestbetrag des Darlehens für 

Schuldverschreibungen der aktuellen Marktpraxis nicht mehr gerecht. Daher 

sollten diese Bestimmungen nicht in die Richtlinie 2014/65/EU übernommen 

werden. 

                                                 
13 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, 
S. 12). 
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(13) Das Konzept der in der Richtlinie 2001/34/EG vorgesehenen Zulassung von 

Wertpapieren zur amtlichen Notierung an Börsen ist angesichts der 

Marktentwicklungen nicht mehr gängige Praxis, da in der Richtlinie 2014/65/EU 

bereits das Konzept der „Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel auf einem 

geregelten Markt“ vorgesehen ist. Während die Konzepte „Zulassung zur amtlichen 

Notierung“ und „Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt“ in einigen 

Mitgliedstaaten austauschbar sind, spielt in anderen Mitgliedstaaten das Konzept 

der „Zulassung zur amtlichen Notierung“ neben dem Konzept der „Zulassung 

zum Handel auf einem geregelten Markt“ nach wie vor eine wichtige Rolle, 

insbesondere weil dadurch Emittenten von Wertpapieren, insbesondere 

Schuldverschreibungen, die eine größere Sichtbarkeit anstreben, für die die 

Zulassung zum Handel aber keine relevante oder tragfähige Option darstellt, eine 

Alternative geboten wird. Die Aufhebung der Richtlinie 2001/34/EG sollte die 

Gültigkeit und Fortführung der Regelung der Zulassung zur amtlichen Notierung 

an Börsen in jenen Mitgliedstaaten, die diese Regelung weiterhin anwenden 

möchten, unberührt lassen. In jedem Fall sollten die Mitgliedstaaten weiterhin die 

Möglichkeit haben, eine solche Regelung nach nationalem Recht vorzusehen und 

zu regeln14. 

                                                 
14 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation 
(Marktmissbrauchsrichtlinie) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 179). 
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(14) Um die Sichtbarkeit von notierten Unternehmen, insbesondere von Unternehmen 

mit geringer und mittlerer Kapitalausstattung, zu erhöhen und die 

Notierungsbedingungen anzupassen, sodass die Anforderungen für Emittenten 

verbessert werden, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 

gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in 

Bezug auf die Änderung der Richtlinie 2014/65/EU übertragen werden. Die 

Annahme der Notierungsvorschriften in der Union sollte auch die Marktpraxis 

widerspiegeln, damit sie wirksam ist und den Wettbewerb fördert. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung15 niedergelegt wurden. 

Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 

delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat 

alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 

ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
15 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(15) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Erleichterung des Zugangs von 

Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalausstattung in der Union zu den 

Kapitalmärkten und die Erhöhung der Kohärenz der Notierungsvorschriften der 

Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern vielmehr aufgrund der angestrebten Verbesserungen und Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(16) Die Richtlinie 2014/65/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2014/65/EU 

Die Richtlinie 2014/65/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 1 Nummer 12 erhält folgende Fassung: 

„12. ‚KMU-Wachstumsmarkt‘ ein in Einklang mit Artikel 33 als KMU-

Wachstumsmarkt registriertes MTF oder MTF-Segment;“ 

2. Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden Absätze ▌ werden eingefügt: 

„(3a) Analysen, die von Wertpapierfirmen oder von Dritten erbracht und die 

von diesen Wertpapierfirmen, ihren Kunden oder potenziellen Kunden 

verwendet oder an diese Wertpapierfirmen, ihre Kunden oder potenzielle 

Kunden vertrieben werden, müssen redlich und klar sein und dürfen nicht 

irreführend sein. Die Analysen müssen klar als solche oder in ähnlicher 

Form erkennbar sein, sofern alle für die Analysen geltenden, in der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/565* festgelegten Bedingungen 

erfüllt sind. 

(3b) Wertpapierfirmen, die Portfolioverwaltungs- oder andere 

Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen erbringen, 

stellen sicher, dass die von ihnen an Kunden oder potenzielle Kunden 

vertriebenen Analysen, die ganz oder teilweise von einem Emittenten 

bezahlt wurden, nur dann als ‚emittentengesponserte Analysen‘ 

bezeichnet werden, wenn sie im Einklang mit dem in Absatz 3c 

genannten EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte Analysen 

erstellt werden. 
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(3c)  Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, 

um einen EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte Analysen zu 

erstellen. In dem Verhaltenskodex werden Standards für die 

Unabhängigkeit und Objektivität sowie Verfahren und Maßnahmen 

für die wirksame Ermittlung, Verhütung und Offenlegung von 

Interessenkonflikten festgelegt. 

Bei der Ausarbeitung der technischen Regulierungsstandards für den 

EU-Verhaltenskodex berücksichtigt die ESMA den Inhalt und die 

Parameter von Verhaltenskodizes für emittentengesponserte Analysen, 

die auf nationaler Ebene vor dem Geltungsbeginn der technischen 

Regulierungsstandards erstellt wurden, insbesondere wenn diese 

Kodizes weitgehend befürwortet und eingehalten wurden. Die ESMA 

berücksichtigt gegebenenfalls auch die einschlägigen Verpflichtungen 

und Standards für Anlageempfehlungen gemäß Artikel 20 der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014. 

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum … [12 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] der 

Kommission vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates16 zur Ergänzung dieser 

Richtlinie zu erlassen. 

Der EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte Analysen wird auf 

der Website der ESMA öffentlich zugänglich gemacht. 

Die ESMA bewertet mindestens alle fünf Jahre nach dem Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards, ob der EU-Verhaltenskodex für 

emittentengesponserte Analysen geändert werden muss; in diesem Fall 

legt sie der Kommission Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

vor. 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Wertpapierfirmen, die 

emittentengesponserte Analysen erstellen oder vertreiben, 

organisatorische Vorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, 

dass diese Analysen im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für 

emittentengesponserte Analysen erstellt werden und die Absätze 3a, 3b 

und 3e erfüllen. 

                                                 
16 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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(3d) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Emittent seine 

emittentengesponserten Analysen gemäß Absatz 3b dieses Artikels an die 

zuständige Sammelstelle im Sinne des ▌ Artikels 2 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) 2023/2859** übermitteln kann. 

Bei der Übermittlung dieser Analysen an die Sammelstelle stellt der 

Emittent sicher, dass ihnen Metadaten beigefügt werden, aus denen 

hervorgeht, dass die Informationen mit dem EU-Verhaltenskodex für 

emittentengesponserte Analysen im Einklang stehen. Diese Analysen 

werden nicht als regulierte Informationen im Sinne der 

Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates17 

noch als Finanzanalysen im Sinne der vorliegenden Richtlinie 

betrachtet und unterliegen daher nicht dem gleichen Grad an 

regulatorischer Kontrolle wie regulierte Informationen oder 

Finanzanalysen. 

(3e) Bei Analysen, die als ‚emittentengesponserte Analysen‘ gekennzeichnet 

sind, ist auf der Titelseite klar und deutlich darauf hinzuweisen, dass sie 

im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte 

Analysen erstellt wurden. Anderes Analysematerial, das ganz oder 

teilweise vom Emittenten bezahlt wird, aber nicht im Einklang mit 

diesem EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte Analysen ▌ 

erstellt wurde, ist als Marketingmitteilung zu kennzeichnen. 

_____________ 
* Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 

25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 
organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die 
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die 
Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie 
(ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 1). 

** Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen 
Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, 

                                                 
17 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
(ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 
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für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 
Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“ 
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b) ▌ Absatz 9a wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(9a) Die Bereitstellung von Analysen durch Dritte an 

Wertpapierfirmen, die Portfolioverwaltungs- oder andere 

Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen für 

Kunden erbringen, gilt als Erfüllung der Verpflichtungen nach 

Absatz 1, wenn 

a) eine Vereinbarung zwischen der Wertpapierfirma und dem 

Drittanbieter von Analysen und 

Ausführungsdienstleistungen getroffen wurde, in der eine 

Vergütungsmethode festgelegt ist, einschließlich der Art 

und Weise, wie bei der Festlegung der Gesamtgebühren für 

Wertpapierdienstleistungen die Gesamtkosten für Analysen 

generell berücksichtigt werden, 

b) die Wertpapierfirma ihre Kunden über ihre Wahl 

informiert, Zahlungen für Ausführungsdienstleistungen 

und Analysen entweder gemeinsam oder gesondert zu 

leisten, und sie über ihre Zahlungspolitik in Bezug auf 

Ausführungsdienstleistungen und Analysen in Kenntnis 

setzt, einschließlich über die Art der Informationen, die sie 

zur Verfügung stellen kann, je nachdem, welche 

Zahlungsart die Firma wählt und wie die Wertpapierfirma 

gegebenenfalls Interessenkonflikte gemäß Artikel 23 

verhütet oder bewältigt, wenn sie eine gemeinsame 

Zahlungsart für Ausführungsdienstleistungen und 

Analysen anwendet, 
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c) die Wertpapierfirma jährlich die Qualität, die Nutzbarkeit 

und den Wert der verwendeten Analysen sowie die 

Fähigkeit der verwendeten Analysen, zu besseren 

Anlageentscheidungen beizutragen, bewertet. Die ESMA 

kann für die Zwecke dieser Bewertungen Leitlinien für 

Wertpapierfirmen ausarbeiten, 

d) in dem Fall, in dem die Wertpapierfirma die Wahl trifft, 

Zahlungen für Ausführungsdienstleistungen und Analysen 

Dritter gesondert zu leisten, die Bereitstellung von Analysen 

Dritter an die Wertpapierfirma auf eine der folgenden 

Weisen beglichen wird: 

i) direkte Zahlungen der Wertpapierfirma aus deren 

eigenen Mitteln; 

ii) Zahlungen von einem getrennten, von der 

Wertpapierfirma kontrollierten Analysekonto.“ 

ii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke dieses Artikels gelten Handelskommentare und 

andere maßgeschneiderte Handelsberatungsdienstleistungen, die 

untrennbar mit der Ausführung eines Geschäfts mit 

Finanzinstrumenten verbunden sind, nicht als Analysen. 
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Erhält eine Wertpapierfirma Analysen von einem Analyseanbieter, der 

keine Ausführungsdienstleistungen erbringt und nicht Teil einer 

Finanzdienstleistungsgruppe ist, zu der auch eine Wertpapierfirma 

gehört, die Ausführungs- oder Vermittlungsdienstleistungen anbietet, 

so gilt die Bereitstellung dieser Analysen an die Wertpapierfirma als 

Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 1. In solchen Fällen muss 

die Wertpapierfirma die Anforderung nach Unterabsatz 1 Buchstabe c 

dieses Absatzes erfüllen. 

Die Wertpapierfirmen führen Buch über die Gesamtkosten, die den 

ihnen bereitgestellten Analysen Dritter zuzurechnen sind, sofern sie 

Kenntnis von diesen Kosten haben. Diese Informationen werden den 

Kunden der Wertpapierfirma auf Anfrage jährlich zur Verfügung 

gestellt. 

Bis zum … [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 

erstellt die ESMA einen Bericht mit einer umfassenden Bewertung der 

Marktentwicklungen in Bezug auf Analysen im Sinne dieses Artikels. 

Diese Bewertung umfasst mindestens die Analysen börsennotierter 

Firmen, die Entwicklung der Kosten und der Qualität dieser Analysen, 

die Auswirkungen gemeinsamer Zahlungen auf die 

Ausführungsqualität, den Anteil gesonderter und gemeinsamer 

Zahlungen, die Wertpapierfirmen an Drittanbieter für 

Ausführungsdienstleistungen und Analysen leisten, und den Grad der 

Erfüllung der Nachfrage nach Analysen durch Anleger und andere 

Käufer. 
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Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der in dieser Richtlinie 

festgelegten Vorschriften in Bezug auf Analysen vorlegen.“ 

3. Artikel 33 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Betreiber eines MTF die 

Registrierung des MTF oder eines Segments davon als KMU-

Wachstumsmarkt bei der zuständigen Behörde seines 

Herkunftsmitgliedstaats beantragen kann. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats das MTF oder ein Segment davon als 

KMU-Wachstumsmarkt registrieren kann, sofern sie einen Antrag gemäß 

Absatz 1 erhalten hat und davon überzeugt ist, dass die in Absatz 3 

genannten Bedingungen im Zusammenhang mit dem MTF oder die 

Anforderungen des Absatzes 3a im Zusammenhang mit einem Segment 

des MTF erfüllt sind.“ 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das betreffende Segment des 

MTF wirksamen Regeln, Systemen und Verfahren unterliegt, mit denen 

sichergestellt wird, dass die in Absatz 3 genannten Bedingungen und alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das als ‚KMU-Wachstumsmarkt‘ registrierte Segment des MTF ist 

eindeutig von den anderen vom MTF-Betreiber betriebenen 

Marktsegmenten getrennt, was unter anderem durch einen anderen 

Namen, ein anderes Regelwerk, eine andere Marketingstrategie und 

eine andere Medienpräsenz sowie durch eine spezifische 

Zuweisung der Handelsplatz-Identifikationsnummer für das 

KMU-Wachstumsmarktsegment zum Ausdruck kommt; 

b) die in dem speziellen KMU-Wachstumsmarktsegment getätigten 

Geschäfte sind klar von anderem Marktgeschehen innerhalb der 

anderen Segmente des MTF zu unterscheiden; 

c) auf Ersuchen der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 

des MTF werden vom MTF ein umfassendes Verzeichnis der in 

dem betreffenden KMU-Wachstumsmarktsegment notierten 

Instrumente sowie alle von der zuständigen Behörde 

gegebenenfalls angeforderten Informationen über die 

Funktionsweise des KMU-Wachstumsmarktsegments vorgelegt.“ 
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c) Die Absätze 4 bis 8 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Die Einhaltung der in den Absätzen 3 und 3a festgelegten Bedingungen 

durch die Wertpapierfirma oder den Marktbetreiber, die bzw. der das 

MTF oder ein Segment davon betreibt, berührt nicht die Einhaltung 

anderer Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von 

einem MTF gemäß dieser Richtlinie durch diese Wertpapierfirma oder 

diesen Marktbetreiber. Unbeschadet des Absatzes 7 kann die 

Wertpapierfirma oder der Marktbetreiber, die bzw. der das MTF oder 

ein Segment davon betreibt, zusätzliche Anforderungen festlegen. 

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats eines MTF die Registrierung eines MTF oder 

eines Segments davon als KMU-Wachstumsmarkt unter den folgenden 

Umständen aufheben kann: 

a) Die Wertpapierfirma oder der Marktbetreiber, die bzw. der das 

MTF oder ein Segment davon betreibt, beantragt die Aufhebung 

ihrer bzw. seiner Registrierung; 

b) die Anforderungen der Absätze 3 oder 3a in Zusammenhang mit 

dem MTF oder einem Segment davon werden nicht mehr erfüllt. 

(6) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats eines MTF die ESMA schnellstmöglich über die 

Registrierung bzw. die Aufhebung einer Registrierung eines MTF oder 

eines Segments davon als KMU-Wachstumsmarkt gemäß diesem Artikel 

in Kenntnis setzt. Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website ein 

Verzeichnis der KMU-Wachstumsmärkte und aktualisiert dieses 

Verzeichnis regelmäßig. 
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(7) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein Finanzinstrument eines 

Emittenten, das zum Handel auf einem KMU-Wachstumsmarkt 

zugelassen ist, nur dann auch auf einem anderen Handelsplatz 

gehandelt werden kann, wenn der Emittent unterrichtet wurde und 

keine Einwände erhoben hat. Ist der andere Handelsplatz ein anderer 

KMU-Wachstumsmarkt, so entstehen dem Emittenten im Hinblick auf 

diesen anderen KMU-Wachstumsmarkt keine Verpflichtungen in 

Bezug auf die Unternehmensführung und -kontrolle oder erstmalige, 

laufende oder punktuelle Veröffentlichungen. Ist der andere 

Handelsplatz kein KMU-Wachstumsmarkt, so ist der Emittent im 

Hinblick auf diesen Handelsplatz über etwaige Verpflichtungen in 

Bezug auf die Unternehmensführung und -kontrolle oder erstmalige, 

laufende oder punktuelle Veröffentlichungen, denen er unterliegen 

wird, zu unterrichten. Die ESMA arbeitet bis zum ... [Datum der 

Anwendung dieser Änderungsrichtlinie] Leitlinien in Bezug auf die 

Vorgehensweisen zur Unterrichtung der Emittenten und das Verfahren 

zur Erhebung von Einwänden sowie die einschlägigen Zeitpläne aus. 
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(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 89 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen, um die in 

den Absätzen 3 und 3a dieses Artikels festgelegten Anforderungen näher 

zu bestimmen. Dadurch wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, ein 

hohes Niveau des Anlegerschutzes aufrechtzuerhalten, um das Vertrauen 

der Anleger in diese Märkte zu fördern, und gleichzeitig den 

Verwaltungsaufwand für die Emittenten auf dem Markt auf ein Minimum 

zu beschränken. Es darf außerdem weder zu Aufhebungen von 

Registrierungen kommen, noch dürfen Registrierungen verweigert 

werden, nur weil die in Absatz 3 Buchstabe a dieses Artikels festgelegte 

Anforderung vorübergehend nicht erfüllt ist.“ 
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4. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 51a 

Besondere Bedingungen für die Zulassung von Aktien zum Handel 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es auf geregelten Märkten 

vorgeschrieben ist, dass die voraussichtliche Marktkapitalisierung des 

Unternehmens, für dessen Aktien die Zulassung zum Handel beantragt wird, 

oder, falls dies nicht beurteilt werden kann, das Eigenkapital dieses 

Unternehmens einschließlich Gewinn und Verlust aus dem letzten 

Geschäftsjahr sich auf mindestens 1 000 000 EUR oder den Gegenwert in einer 

anderen Landeswährung als dem Euro beläuft. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Zulassung von Aktien zum Handel, die mit bereits 

zum Handel zugelassenen Aktien fungibel sind. 

(3) Bleibt aufgrund einer Anpassung des Gegenwerts in einer anderen 

Landeswährung als dem Euro die in der Landeswährung ausgedrückte 

Marktkapitalisierung ein Jahr lang mindestens 10 % über oder mindestens 

10 % unter 1 000 000 EUR, passt der Mitgliedstaat seine Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des 

genannten Zeitraums an, um dem Absatz 1 nachzukommen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es auf geregelten Märkten 

vorgeschrieben ist, dass mindestens 10 % des gezeichneten Kapitals, das von 

der Aktiengattung vertreten wird, für die die Zulassung zum Handel beantragt 

wurde, zum Zeitpunkt der Zulassung zum Handel im Streubesitz sind. 
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(5) Abweichend von Absatz 4 können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass auf 

geregelten Märkten zum Zeitpunkt der Zulassung mindestens eine der 

folgenden Anforderungen für einen Antrag auf Zulassung von Aktien zum 

Handel festgelegt wird: 

a) Eine ausreichende Anzahl der Aktien wird vom Publikum gehalten; 

b) die Aktien werden von einer ausreichenden Anzahl von Anteilseignern 

gehalten; 

c) der Marktwert der vom Publikum gehaltenen Aktien stellt einen 

ausreichenden Anteil des gezeichneten Kapitals der betreffenden 

Aktiengattung dar. 

(6) Wird die Zulassung zum Handel für Aktien beantragt, die mit bereits zum 

Handel zugelassenen Aktien fungibel sind, so prüfen die geregelten Märkte zur 

Erfüllung der in Absatz 4 festgelegten Anforderung, ob eine ausreichende 

Streuung der Aktien im Publikum in Bezug auf alle ausgegebenen Aktien 

erreicht wurde und nicht nur in Bezug auf die Aktien, die mit bereits zum 

Handel zugelassenen Aktien fungibel sind. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Richtlinie durch Anpassung der in den 

Absätzen 1 und 3 genannten Schwellenwerte oder des in Absatz 4 genannten 

Schwellenwerts oder der in allen diesen Absätzen genannten Schwellenwerte 

zu ändern, wenn die geltenden Schwellenwerte die Liquidität auf öffentlichen 

Märkten beeinträchtigen; dabei sind die finanziellen Entwicklungen zu 

berücksichtigen.“ 
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5. In Artikel 69 Absatz 2 Unterabsatz 1 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„v) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu überprüfen, ob 

Wertpapierfirmen organisatorische Vorkehrungen getroffen haben, um 

sicherzustellen, dass die emittentengesponserten Analysen, die sie erstellen 

oder vertreiben, im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für 

emittentengesponserte Analysen erstellt werden; 

w) den Vertrieb von emittentengesponserten Analysen durch Wertpapierfirmen 

auszusetzen, die nicht im Einklang mit dem EU-Verhaltenskodex für 

emittentengesponserte Analysen erstellt wurden; 

x) wenn eine emittentengesponserte Analyse nicht im Einklang mit dem 

EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte Analysen erstellt wurde, die 

Öffentlichkeit davor zu warnen, dass diese Analyse nicht im Einklang mit 

dem EU-Verhaltenskodex für emittentengesponserte Analysen erstellt 

wurde.“ 
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6. Artikel 89 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 

Absätze 3 und 4, Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 

Absatz 2, Artikel 13 Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 Absatz 4, 

Artikel 24 Absatz 13, Artikel 25 Absatz 8, Artikel 27 Absatz 9, 

Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 32 

Absatz 4, Artikel 33 Absatz 8, Artikel 51a Absatz 7, Artikel 52 Absatz 4, 

Artikel 54 Absatz 4, Artikel 58 Absatz 6, Artikel 64 Absatz 7, Artikel 65 

Absatz 7 und Artikel 79 Absatz 8 wird der Kommission auf unbestimmte 

Zeit übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absätze 3 und 4, Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 13 

Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 Absatz 4, Artikel 24 

Absatz 13, Artikel 25 Absatz 8, Artikel 27 Absatz 9, Artikel 28 Absatz 3, 

Artikel 30 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 

Absatz 8, Artikel 51a Absatz 7, Artikel 52 Absatz 4, Artikel 54 Absatz 4, 

Artikel 58 Absatz 6, Artikel 64 Absatz 7, Artikel 65 Absatz 7 und 

Artikel 79 Absatz 8 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 

die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt.“ 
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absätze 3 oder 4, 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 2, 

Artikel 13 Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 Absatz 4, 

Artikel 24 Absatz 13, Artikel 25 Absatz 8, Artikel 27 Absatz 9, 

Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 32 

Absatz 4, Artikel 33 Absatz 8, Artikel 51a Absatz 7, Artikel 52 Absatz 4, 

Artikel 54 Absatz 4, Artikel 58 Absatz 6, Artikel 64 Absatz 7, Artikel 65 

Absatz 7 oder Artikel 79 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um drei Monate verlängert.“ 

7. In Artikel 90 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Bis zum ... [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 

überprüft und bewertet die Kommission die Auswirkungen der 

Bestimmung über die Nichterhebung von Einwänden in Artikel 33 

Absatz 7 auf den Wettbewerb zwischen Handelsplätzen, insbesondere 

KMU-Wachstumsmärkten, und die Auswirkungen dieser Bestimmung 

auf den Zugang von KMU zu Kapital.“ 
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Artikel 2 

Aufhebung der Richtlinie 2001/34/EG 

Die Richtlinie 2001/34/EG wird mit Wirkung vom ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] aufgehoben. 

Artikel 3 

Umsetzung und Anwendung 

(1)  Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [18 Monate nach dem Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich 

den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [18 Monate + 1 Tag nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] an.▌ 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass 

Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch 

die vorliegende Richtlinie aufgehobene Richtlinie als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung. 

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 5 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0352
Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine 
Zulassung ihrer Anteile zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 
beantragen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer 
Anteile zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt beantragen (COM(2022)0761 –
C9-0416/2022 – 2022/0406(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0761),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 50 Absatz 1, Artikel 50 Absatz 2
Buchstabe g und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C9-0416/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. März 20231, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses,

                                                
1 ABl. C 184 vom 25.5.2023, S. 103.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0300/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0406 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine 
Zulassung ihrer Anteile zum Handel in einem multilateralen Handelssystem beantragen* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 50 Absatz 1, Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g und Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 

23. März 20231, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. L 184 vom 25.5.2023, S. 103. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die Attraktivität der Börsennotierung an Handelsplätzen, die in erster Linie für 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von Interesse sind, wie etwa KMU-

Wachstumsmärkte und andere multilaterale Handelssysteme (mulitlateral trading 

facilities – MTF), zu erhöhen und KMU damit besser in die Lage zu versetzen, 

Mittel über solche MTFs zu beschaffen, und um die Bedingungen für 

Gesellschaften, die eine Zulassung zum Handel im Binnenmarkt beantragen, 

vergleichbarer zu machen, müssen regulierungsbedingte Hindernisse für den Zugang 

zu solchen MTFs angegangen werden. 

(2) Die Angst davor, die Kontrolle über die Gesellschaft zu verlieren, ist einer der 

wichtigsten Gründe für kontrollierende Anteilseigner, nicht an einem öffentlichen 

Markt wie einem MTF aktiv zu werden. Für kontrollierende Anteilseigner bedeutet 

die Zulassung zum Handel in der Regel eine Verwässerung der 

Eigentumsverhältnisse, wodurch ihr Einfluss auf wichtige Anlage- und 

Betriebsentscheidungen abnimmt. Insbesondere für kontrollierende Anteilseigner 

von Start-ups und Gesellschaften mit langfristigen Projekten mit erheblichen 

Vorlaufkosten kann es von besonderer Bedeutung sein, die Kontrolle über die 

Gesellschaft zu behalten, damit Visionen weiterverfolgt werden könnten, ohne allzu 

großen Marktschwankungen ausgesetzt zu sein. 
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(3) Gesellschaften sollten vorbehaltlich der im Unionsrecht und im nationalen Recht 

festgelegten Schutzmaßnahmen in der Lage sein, Kapital- und Governance-

Strukturen zu wählen, die ihrer Entwicklungsphase am besten entsprechen, unter 

anderem indem sie es kontrollierenden Anteilseignern ▌ermöglichen, die Kontrolle 

über die Gesellschaft auch nach Zulassung zum Handel in MTFs, wozu auch KMU-

Wachstumsmärkte gehören, zu behalten und gleichzeitig die Vorteile des Handels in 

diesen MTFs zu nutzen, sofern die Rechte ▌von Anteilseignern, die Aktien mit einer 

geringeren Anzahl an Stimmen je Aktie halten, gewahrt werden. 

(4) Eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien ist eine Form von kontrollverstärkendem 

Mechanismus, der es kontrollierenden Anteilseignern ermöglichen kann, die 

Entscheidungsgewalt in der Gesellschaft zu halten und sich zugleich über öffentliche 

Märkte zu finanzieren. Eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien umfasst mindestens 

zwei verschiedene Aktiengattungen, die jeweils mit einer unterschiedlichen Anzahl 

von Stimmen je Aktie verknüpft sind. Bei einer solchen Struktur ist mindestens eine 

der Aktiengattungen mit einer geringeren Anzahl von Stimmen je Aktie verknüpft 

als eine (oder mehrere) andere Gattung(en) stimmberechtigter Aktien. Eine mit einer 

höheren Anzahl von Stimmen verknüpfte Aktie ist eine Mehrstimmrechtsaktie. Eine 

Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien ist keine Struktur, bei der die 

unterschiedlichen Stimmrechte ausschließlich durch die unterschiedlichen 

Nennwerte der Aktien bestimmt werden. 

(5) Jeder kontrollverstärkende Mechanismus, der eine Hebelung der Stimmrechte 

bewirkt und keine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien ist, etwa die Ausgabe von 

stimmrechtslosen Aktien und Aktien mit einem Vetorecht bei bestimmten 

Entscheidungen, fallen nicht in den Geltungsbereich dieser Richtlinie. 

(6) Treueaktien ▌sind für einen Anteilseigner ▌, der die Aktien für einen festgelegten 

Zeitraum hält und bestimmte Bedingungen erfüllt, mit zusätzlichen Stimmen 

verbunden. Treueaktien sind somit ein kontrollverstärkender Mechanismus, der 

eher dafür ausgelegt ist, ▌das langfristige Halten der Aktien durch die Anteilseigner 

zu fördern als die Attraktivität der Finanzierung über öffentliche Märkte zu erhöhen. 

Treueaktien in den Geltungsbereich dieser Richtlinie aufzunehmen, ist daher nicht 

angemessen. 
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(7) Die nationalen Bestimmungen zu Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien sind von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. Während einige Mitgliedstaaten 

Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien erlauben, sind sie in anderen verboten. In 

einigen Mitgliedstaaten ist dieses Verbot auf Publikumsgesellschaften beschränkt, in 

anderen gilt es für Gesellschaften jeder Art. Diese unterschiedlichen nationalen 

Regelungen behindern den freien Kapitalverkehr im Binnenmarkt und führen zu 

Wettbewerbsungleichheit zwischen Gesellschaften in verschiedenen Mitgliedstaaten. 

Gesellschaften aus einem Mitgliedstaat, in dem Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsaktien untersagt sind, müssen in einen anderen Mitgliedstaat oder 

sogar in ein Drittland ausweichen, wenn sie eine Struktur mit 

Mehrstimmrechtsaktien einführen möchten, um für ihre Aktien eine Zulassung 

zum Handel am Markt zu beantragen, was für sie mit höheren Kosten verbunden 

ist. Aufgrund dieser höheren Kosten könnten sich Gesellschaften in einigen Fällen 

gegen die Finanzierung über öffentliche Märkte entscheiden, was wiederum ihre 

Finanzierungsmöglichkeiten einschränken könnte. Solche Erwägungen spielen 

insbesondere bei KMU und Start-ups, die nicht über die zur Deckung dieser Kosten 

erforderlichen Mittel verfügen, eine Rolle. 

(8) Um es Gesellschaften zu ermöglichen, die Zulassung zum Handel in einem MTF zu 

beantragen, ohne dass ihre kontrollierenden Anteilseigner Kontrolle abgeben 

müssten, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorsehen, dass die 

Gesellschaften Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien einführen können, um die 

Zulassung zum Handel in einem MTF zu beantragen. Diese Möglichkeit sollte 

nicht an die Bedingung geknüpft werden, dass erweiterte wirtschaftliche Rechte 

für Aktien gewährt werden, die keine Mehrstimmrechtsaktien sind. 
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(9) Eine Zulassung zum Handel an geregelten Märkten ist für größere und reifere 

Gesellschaften angemessener, während MTFs im Allgemeinen besser für KMU 

geeignet sind. Außerdem sind KMU-Wachstumsmärkte eine Unterform der MTFs, 

die speziell als Handelsplätze für KMU konzipiert wurden mit rechtlichen 

Anforderungen, die den Besonderheiten von KMU Rechnung tragen. Gleichwohl 

sind nicht alle Gesellschaften, deren Papiere in MTFs notiert sind, KMU. Nach 

der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 muss es 

sich bei mindestens 50 % der Emittenten, deren Finanzinstrumente zum Handel 

an KMU-Wachstumsmärkten zugelassen sind, um KMU handeln. Aufgrund der 

generell höheren Liquidität der Papiere von Gesellschaften, die keine KMU sind, 

eröffnet sich für die MTFs durch deren Zulassung die Möglichkeit, höhere 

Handelsgebühren einzunehmen und so ihr Geschäftsmodell rentabel zu halten. 

Damit für die Anleger Klarheit herrscht, unterliegen zurzeit jedoch alle Emittenten 

an KMU-Wachstumsmärkten unabhängig von ihrer Größe denselben Regeln. 

Gleiches gilt für alle Emittenten in anderen MTFs. Es ist daher angebracht, dass 

die Einführung des Rechts, für die Zwecke der Beantragung der Zulassung zum 

Handel Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien einzuführen oder diese zu ändern, 

für alle in Anhang II der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments 

und des Rates2 genannten Kategorien von Gesellschaften gilt, soweit letztere nach 

nationalem Recht Aktien ausgeben und die Zulassung zum Handel in einem MTF 

beantragen können. 

                                                 
1 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

2 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (kodifizierter Text) 
(ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46). 
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(10) Die Mitgliedstaaten sollten nationale Bestimmungen erlassen oder beibehalten 

dürfen, die es den Gesellschaften ermöglichen, auch für andere Zwecke als die 

▌Zulassung ihrer Aktien zum Handel in einem MTF eine Struktur mit 

Mehrstimmrechtsaktien einzuführen oder eine solche Struktur zu ändern. Hierzu 

gehört unter anderem, dass es Gesellschaften gestattet wird, Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsaktien einzuführen oder diese Strukturen zu ändern, wenn ▌sie 

eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragen, oder dass 

sichergestellt wird, dass Personengesellschaften Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsanteilen auch dann einführen oder ändern können, wenn keine 

Zulassung zum Handel beantragt werden soll. Dies schließt auch Fälle ein, in denen 

Gesellschaften von einem MTF zu einem geregelten Markt wechseln und dabei an 

Mehrstimmrechtsaktien festhalten. Die Mitgliedstaaten sollten Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsaktien auch zu anderen Zwecken als der Beantragung der 

Zulassung zum Handel in einem MTF verbieten oder einschränken können. 

(11) Die Einführung einer Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien oder deren Änderung 

für die Zwecke der Zulassung zum Handel erfordert in der Regel eine Änderung 

der Satzung einer Gesellschaft. Um eine gerechte Behandlung der Anteilseigner zu 

gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die Einführung oder 

Änderung einer Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien für die Zwecke der 

Beantragung der Zulassung zum Handel sowie jede spätere Änderung einer 

solchen Struktur in einer Weise, die sich auf die Stimmrechte auswirkt, einem 

Beschluss der Hauptversammlung der Anteilseigner (im Folgenden 

„Hauptversammlung“) unterliegt, der mindestens einer qualifizierten Mehrheit 

nach den Vorgaben des nationalen Rechts bedarf. Sind mehrere Aktiengattungen 

vorhanden, so sollte bei solchen Beschlüssen für jede Aktiengattung, deren Rechte 

betroffen sind, eine gesonderte Abstimmung durchgeführt werden. 
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(12) Den Gesellschaften sollte hinsichtlich des Zeitplans für die Einführung oder 

Änderung einer Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien Flexibilität eingeräumt 

werden, sofern mit dieser Einführung oder Änderung bezweckt wird, die 

Zulassung zum Handel in einem MTF zu beantragen. Die Mitgliedstaaten sollten 

Gesellschaften nicht daran hindern, vor dem Zeitpunkt der Zulassung der Aktien 

zum Handel in einem MTF Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien einzuführen 

oder diese zu ändern. Allerdings sollten die Mitgliedstaaten vorschreiben können, 

dass die erweiterten Stimmrechte, d. h. die zusätzlichen Stimmrechte, die 

Mehrstimmrechtsaktien im Vergleich zu anderen Aktiengattungen bieten, nur 

ausgeübt werden dürfen, wenn die Aktien der Gesellschaft zum Handel in einem 

MTF zugelassen sind. In diesem Fall sollten Mehrstimmrechtsaktien bis zur 

Zulassung zum Handel die gleichen Stimmrechte beinhalten wie die übrigen 

Aktiengattungen der Gesellschaft. Dadurch würde sichergestellt, dass 

Mehrstimmrechtsaktien speziell die Zulassung zum Handel in einem MTF 

fördern. 

▌ 

(13) Durch eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien könnte sich das Risiko erhöhen, 

dass die kontrollierenden Anteilseigner aus der betreffenden Gesellschaft private 

Vorteile ziehen. Mitgliedstaaten, die bereits Mehrstimmrechtsaktien erlauben, sehen 

Maßnahmen zum Schutz von Anteilseignern vor, die Aktien mit einer geringeren 

Anzahl von Stimmen je Aktie halten. Aufgrund von nationalen Besonderheiten und 

Unterschieden beim Gesellschaftsrecht weichen die in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten bestehenden Schutzmaßnahmen voneinander ab. Ungeachtet dieser 

Abweichungen und angesichts der Ziele des Binnenmarkts, wie sie insbesondere in 

Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union niedergelegt sind, sollten – was den Schutz der Interessen von 

Anteilseignern anbelangt, die Aktien mit einer geringeren Anzahl von Stimmen je 

Aktie halten – im Falle von Gesellschaften, die von ihrem Recht nach dieser 

Richtlinie Gebrauch machen, für die Zwecke der Beantragung der Zulassung zum 

Handel in einem MTF eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien einzuführen oder 

eine solche Struktur zu ändern, die Ansätze im nationalen Recht für Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsaktien abgestimmt werden. 
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(14) Im Rahmen des abgestimmten Ansatzes für Gesellschaften, die von ihrem Recht 

nach dieser Richtlinie Gebrauch machen, für die Zwecke der Beantragung der 

Zulassung zum Handel in einem MTF eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien 

einzuführen oder eine solche Struktur zu ändern, sollten die Mitgliedstaaten eine 

gerechte Behandlung der Anteilseigner gewährleisten, indem sie für die 

Gestaltung der Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien eine Beschränkung 

einführen, wonach eine Höchstquote für die Anzahl der mit 

Mehrstimmrechtsaktien verknüpften Stimmen gegenüber der Stimmenanzahl der 

Aktien mit den geringsten Stimmrechten vorgegeben wird. Alternativ sollten die 

Mitgliedstaaten unbeschadet der Richtlinie (EU) 2017/1132 eine Beschränkung 

für Beschlüsse der Hauptversammlung vorsehen, die einer qualifizierter Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen bedürfen – mit Ausnahme von Beschlüssen über die 

Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und 

Aufsichtsorgane der Gesellschaft sowie der von diesen Organen zu fassenden 

operativen Beschlüsse, die der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt werden 

–, indem vorgeschrieben wird, dass die qualifizierte Mehrheit auf der Grundlage 

der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen und entweder des in der 

Hauptversammlung vertretenen Gesellschaftskapitals oder der Anzahl der in der 

Hauptversammlung vertretenen Aktien oder aber auf der Grundlage der 

Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen und der in jeder von dem Beschluss 

betroffenen Aktiengattung abgegebenen Stimmen berechnet wird. Für die Zwecke 

dieser Richtlinie sollte gelten, dass eine Aktiengattung als von einer Entscheidung 

betroffen gilt, wenn sich die Entscheidung im Falle dieser spezifischen 

Aktiengattung negativ auf die Rechte der Anteilseigner auswirkt. 
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(15) Um einen angemessenen Schutz der Interessen der Anteilseigner, die keine 

Mehrstimmrechtsaktien halten, zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten 

zusätzliche Schutzmaßnahmen einführen und beibehalten können, beispielsweise in 

Form von Verfallsklauseln. Ob solche Schutzmaßnahmen angezeigt sind, sollten die 

Mitgliedstaaten mit Blick darauf überprüfen, ob sie einen wirksamen Schutz der 

Interessen ▌dieser Anteilseigner gewährleisten; zugleich sollten sie sicherstellen, 

dass die Schutzmaßnahmen dem Zweck von Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien, 

darunter die Möglichkeit der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien, auf wichtige 

Entscheidungen wie die Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der 

Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der Gesellschaft und somit auf die 

operativen Entscheidungen der Gesellschaft Einfluss zu nehmen, nicht 

zuwiderlaufen. Wenn die Mitgliedstaaten der Kommission die wichtigsten 

Maßnahmen des nationalen Rechts, die auf dem unter diese Richtlinie fallenden 

Gebiet erlassen wurden, mitteilen, sollten sie auch jegliche zusätzlich ergriffenen 

Schutzmaßnahmen mitteilen, einschließlich etwaiger Änderungen der 

Schutzmaßnahmen. Die Kommission unterrichtet die durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates1 errichtete 

Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde, ESMA) über etwaige zusätzliche Schutzmaßnahmen. 

(16) Die Offenlegung präziser und umfassender Informationen über Gesellschaften 

bildet die Grundlage für das Anlegervertrauen und ist eine Voraussetzung für 

fundierte Anlageentscheidungen. Eine fundierte Anlageentscheidung ist sowohl für 

den Anlegerschutz als auch die Markteffizienz notwendig. Die Mitgliedstaaten 

sollten Gesellschaften, die von ihrem Recht nach dieser Richtlinie Gebrauch 

machen, eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien einzuführen oder eine solche 

Struktur zu ändern, daher vorschreiben, dass sie zum Zeitpunkt der Zulassung zum 

Handel in einem MTF Angaben zu ihrer Aktienstruktur in einem Prospekt oder 

Zulassungsdokument veröffentlichen, sofern eine Gesellschaft im Einklang mit 

nationalem Rechte einen solchen Prospekt oder ein solches Dokument 

veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten sollten Gesellschaften, die von ihrem Recht 
                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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nach dieser Richtlinie Gebrauch machen, für die Zwecke der Beantragung der 

Zulassung zum Handel in einem MTF eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien 

einzuführen oder eine solche Struktur zu ändern, ferner vorschreiben, diese 

Angaben zu ihrer Aktienstruktur in einem etwaigen gesetzlich vorgeschriebenen 

Jahresfinanzbericht zu veröffentlichen, sobald ihre Aktien zum Handel zugelassen 

sind, sofern diese Angaben bisher noch nicht veröffentlicht worden sind oder sich 

seit der letzten Veröffentlichung geändert haben. 
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(17) Was die Angaben zur Aktienstruktur einer Gesellschaft anbelangt, die in 

Prospekten, Zulassungsunterlagen oder Jahresfinanzberichten aufzunehmen sind, 

so sollten die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die Gesellschaften angeben 

müssen, ob die Übertragbarkeit von Aktien eingeschränkt ist. Solche Angaben 

sollten auch Aufschluss über etwaige Stimmrechtsbeschränkungen, wie 

Begrenzungen der Stimmrechte von Inhabern auf einen bestimmten prozentualen 

Anteil oder eine bestimmte Stimmenzahl, zeitliche Beschränkungen für die 

Ausübung der Stimmrechte oder Systeme, bei denen die mit den Aktien 

verbundenen finanziellen Rechte von der Inhaberschaft getrennt sind. Darüber 

hinaus sollten Gesellschaften, die von ihrem Recht nach dieser Richtlinie 

Gebrauch machen, für die Zwecke der Beantragung der Zulassung zum Handel in 

einem MTF eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien einzuführen oder eine 

solche Struktur zu ändern, die Identität der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien, 

die mehr als 5 % der Stimmrechte aller Aktien der Gesellschaft ausmachen 

(„Großaktionäre“), sowie gegebenenfalls der natürlichen oder juristischen 

Personen, die zur Ausübung von Stimmrechten in deren Namen berechtigt sind, 

offenlegen, sofern sie jeweils der Gesellschaft bekannt sind. Dies würde Anlegern 

als Teil der breiten Öffentlichkeit fundierte Entscheidungen ermöglichen und 

dadurch ihr Vertrauen in gut funktionierende Kapitalmärkte stärken. Möchte der 

Eigentümer einer Gesellschaft die Entscheidungsbefugnis in der Gesellschaft 

belassen, obwohl sie sich über einen öffentlichen Markt finanziert, so sind unter 

anderem Angaben zu den Großaktionären erforderlich, damit potenzielle Anleger 

fundierte Anlageentscheidungen treffen können. Bezieht sich diese Offenlegung 

auf natürliche Personen, so sollten sich die Angaben zur Identität auf deren 

Namen beschränken. 
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(18) Um die Transparenz, das Verständnis der Öffentlichkeit und fundierte 

Anlageentscheidungen zu fördern, sollten die Aktien von Gesellschaften mit 

Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien eindeutig gekennzeichnet werden. Diese 

Kennzeichnung könnte beispielsweise dadurch erfolgen, dass in den Aktiennamen 

solcher Gesellschaften eine Kennung aufgenommen wird, die von Marktbetreibern 

oder Wertpapierfirmen, die das MTF betreiben, verwendet wird. Die ESMA sollte 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, um eine konsequente 

Harmonisierung zu gewährleisten, und dabei marktüblichen Standards und gut 

funktionierenden Praktiken Rechnung tragen. In diesen Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards sollte lediglich die Kennzeichnung solcher Aktien 

festgelegt und somit nicht in die nationalen Systeme der Aktienklassifizierung 

eingegriffen werden. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, diese 

Richtlinie durch den Erlass der genannten Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards im Wege delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV 

und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

ergänzen. 

(19) Es ist auch von Bedeutung, dass die erweiterten Stimmrechte, die mit in den 

Geltungsbereich dieser Richtlinie fallenden Mehrstimmrechtsaktien verbunden 

sind, nicht dazu genutzt werden, die Gesellschaften an der Einhaltung der 

geltenden Unionsvorschriften im Bereich Umwelt oder Grundrechte zu hindern. 

(20) Diese Richtlinie lässt den Schutz personenbezogener Daten, insbesondere in Bezug 

auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates1, 

unberührt. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 
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(21) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Ausweitung der 

Finanzierungsmöglichkeiten von Gesellschaften und die Erhöhung der Attraktivität 

von MTFs, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern sich vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahmen 

besser auf Unionsebene verwirklichen lassen, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für 

die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(22) Um Marktentwicklungen und Entwicklungen in anderen Bereichen des Unionsrechts 

oder den Erfahrungen der Mitgliedstaaten mit der Umsetzung dieser Richtlinie 

Rechnung zu tragen, sollte die Kommission die Richtlinie innerhalb von vier Jahren 

nach ihrem Inkrafttreten überprüfen, um unter anderem zu bewerten, ob eine 

Ausweitung ihres Geltungsbereichs angemessen ist. 
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(23) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten1 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält 

der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(24) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates2 konsultiert 

und hat am 6. Februar 2023 eine Stellungnahme3 abgegeben –– 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
1 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
2 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

3 ABl. C 65 vom 22.2.2023, S. 2. 
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Artikel 1  

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften festgelegt, die in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten die Zulassung ihrer Aktien zum Handel in einem multilateralen 

Handelssystem (mulitlateral trading facilities – MTF) beantragen und deren Aktien 

nicht bereits zum Handel in einem MTF oder an einem geregelten Markt 

zugelassen sind. 

(2) Artikel 5 Absatz 4 gilt auch für Gesellschaften, die über eine Struktur mit 

Mehrstimmrechtsaktien verfügen und deren Aktien bereits zum Handel in einem 

MTF zugelassen sind. 

Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Gesellschaft“ eine juristische Person einer der in Anhang II der Richtlinie 

(EU) 2017/1132 genannten Rechtsformen, die nach nationalem Recht Aktien 

ausgeben und deren Zulassung zum Handel in einem MTF beantragen darf; 
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b) „Mehrstimmrechtsaktie“ Aktie, die zu einer bestimmten und gesonderten Gattung ▌ 

von Aktien gehören, die mit mehr Stimmen je Aktie verknüpft sind als andere 

Aktiengattungen, die für Beschlüsse der Aktionärshauptversammlung 

(„Hauptversammlung“) Stimmrechte verleihen; 

c) „Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien“ die Aktienstruktur einer Gesellschaft, die 

mindestens eine Gattung von Mehrstimmrechtsaktien umfasst; 

d) „geregelter Markt“ einen geregelten Markt im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU; 

e) „multilaterales Handelssystem“ oder „MTF“ ein multilaterales Handelssystem im 

Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 22 der Richtlinie 2014/65/EU; 

f) „KMU-Wachstumsmarkt“ einen KMU-Wachstumsmarkt im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Nummer 12 der Richtlinie 2014/65/EU. 

▌ 
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Artikel 3 

Einführung oder Änderung einer Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien vor der Zulassung 

zum Handel 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Gesellschaft, deren Aktien nicht bereits 

zum Handel an einem geregelten Markt oder in einem MTF zugelassen sind, das 

Recht hat, für die Zwecke der Zulassung ihrer Aktien zum Handel in einem MTF 

Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien einzuführen. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die Entscheidung der Gesellschaft, eine Struktur mit 

Mehrstimmrechtsaktien einzuführen, von der Hauptversammlung mit mindestens 

qualifizierter Mehrheit nach den Vorgaben des nationalen Rechts getroffen wird. 

Die Mitgliedstaaten dürfen die Einführung einer Struktur mit 

Mehrstimmrechtsaktien nicht von der Gewährung erweiterter wirtschaftlicher 

Rechte für Aktien ohne erweiterte Stimmrechte abhängig machen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 ist im Falle mehrerer Aktiengattungen der 

Beschluss über die Einführung einer Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien auch 

Gegenstand einer gesonderten Abstimmung innerhalb jeder Aktiengattung, deren 

Rechte betroffen sind. 

(2) Das in Absatz 1 genannte Recht beinhaltet das Recht einer Gesellschaft, vor 

Beantragung der Zulassung ihrer Aktien zum Handel in einem MTF eine Struktur 

mit Mehrstimmrechtsaktien einzuführen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können die Ausübung der mit Mehrstimmrechtsaktien 

verbundenen erweiterten Stimmrechte an die Bedingung knüpfen, dass die Aktien 

der Gesellschaft ▌zum Handel in einem MTF zugelassen sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Betreiber eines MTF die Zulassung der 

Aktien einer Gesellschaft zum Handel nicht mit der Begründung verhindert, dass 

die Gesellschaft eine Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien gemäß Absatz 1 

eingeführt hat. 

(5) Ferner gilt dieser Artikel entsprechend, wenn eine Gesellschaft, deren Aktien nicht 

bereits zum Handel an einem geregelten Markt oder in einem MTF zugelassen 

sind, beschließt, für die Zwecke der Beantragung der Zulassung ihrer Aktien zum 

Handel in einem MTF eine vorhandene Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien zu 

ändern. 
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Artikel 4  

Schutzmaßnahmen ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschaften mit einer Struktur mit 

Mehrstimmrechtsaktien, deren Aktien nach Ausübung des Rechts nach Artikel 3 

in einem MTF gehandelt werden oder gehandelt werden sollen, über geeignete 

Schutzmaßnahmen verfügen, um den angemessenen Schutz der Interessen von 

Anteilseignern ▌, die keine Mehrstimmrechtsaktien halten, zu gewährleisten. Die 

Mitgliedstaaten unternehmen zu diesem Zweck Folgendes: 

a) sie sorgen dafür, dass der Beschluss einer Gesellschaft zur Änderung einer 

Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien in einer Weise, die die Stimmrechte der 

Aktien betrifft, auf der ▌Hauptversammlung ▌mit mindestens qualifizierter 

Mehrheit nach den Vorgaben des nationalen Rechts gefasst wird, und sie 

gewährleisten, dass bei solchen Beschlüssen für jede Gattung von Aktien, 

deren Rechte betroffen sind, eine gesonderte Abstimmung durchgeführt wird; 

b) sie begrenzen den Einfluss von Mehrstimmrechtsaktien auf den 

Entscheidungsprozess bei der Hauptversammlung, indem mindestens eine der 

folgenden Vorgaben eingeführt wird: 

i)  ▌eine Höchstquote für die Anzahl der mit Mehrstimmrechtsaktien 

verknüpften Stimmen gegenüber der Stimmenanzahl der Aktien mit 

den geringsten Stimmrechten; 
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ii) eine Anforderung, wonach Beschlüsse der Hauptversammlung, die mit 

qualifizierter Mehrheit – nach den Vorgaben des nationalen Rechts – 

der abgegebenen Stimmen gefasst werden, mit Ausnahme von 

Beschlüssen über die Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der 

Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der Gesellschaft und der 

von diesen Organen zu fassenden operativen Beschlüsse, die der 

Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt werden, durch 

1. eine qualifizierte Mehrheit – nach den Vorgaben des nationalen 

Rechts – sowohl der abgegebenen Stimmen als auch entweder des 

in der Hauptversammlung vertretenen Gesellschaftskapitals oder 

der Anzahl der in der Hauptversammlung vertretenen Aktien 

oder 

2. eine qualifizierte Mehrheit – nach den Vorgaben des nationalen 

Rechts – der abgegebenen Stimmen und vorbehaltlich einer 

gesonderten Abstimmung innerhalb jeder Aktiengattung, deren 

Rechte betroffen sind, zu fassen sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten können weitere Schutzmaßnahmen vorsehen, um zu 

gewährleisten, dass die Interessen der Anteilseigner, die keine 

Mehrstimmrechtsaktien halten, angemessen geschützt sind. Solche 

Schutzmaßnahmen können insbesondere Bestimmungen umfassen, mit denen 

sicherstellt wird, dass die mit Mehrstimmrechtsaktien verknüpfen Stimmrechte 

nicht mehr bestehen 

a) nach ihrer Übertragung an Dritte nach Ableben, Verlust der Geschäftsfähigkeit 

oder Ausscheiden des ursprünglichen Inhabers der Mehrstimmrechtsaktien 

(übertragungsbasierte Verfallsklausel); 
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b) nach einem vorab bestimmten Zeitraum (zeitbasierte Verfallsklausel); 

c) nach Eintreten eines bestimmten Ereignisses (ereignisbasierte Verfallsklausel). 

▌ 

Artikel 5  

Transparenz 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Gesellschaften, die über Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsaktien verfügen und deren Aktien an einem KMU-

Wachstumsmarkt gehandelt werden oder gehandelt werden sollen, nach 

Geltendmachung ihres Rechts nach Artikel 3 die in Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels aufgeführten Angaben in die folgenden Dokumente aufnehmen: 

a) den Prospekt gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/1129 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, das in einer Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen 

(EU) 2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 600/2014 zur Steigerung 

der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für 

Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine und 

mittlere Unternehmen genannte EU-Wachstums-Emissionsdokument oder 

das in Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2014/65/EU 

genannte Zulassungsdokument, je nachdem, welches Dokument das 

Unternehmen veröffentlicht; und 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu 
veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 
30.6.2017, S. 12). 
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b) den Jahresfinanzbericht gemäß Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe g der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission1, falls sich die in 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Angaben seit ihrer 

Veröffentlichung im Prospekt, im EU-Wachstums-Emissionsdokument oder 

im Zulassungsdokument gemäß Buchstabe a dieses Absatzes oder im 

vorangegangenen Jahresfinanzbericht geändert haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Gesellschaften, die über Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsaktien verfügen und deren Aktien in einem nicht als KMU-

Wachstumsmarkt registrierten MTF gehandelt werden oder gehandelt werden 

sollen, nach Geltendmachung ihres Rechts nach Artikel 3 die in Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels aufgeführten Angaben in die folgenden Dokumente 

aufnehmen: 

a) den Prospekt gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/1129 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, das in einer Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen 

(EU) 2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 600/2014 zur Steigerung 

der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für 

Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine und 

mittlere Unternehmen genannte EU-Wachstums-Emissionsdokument oder 

jegliche nach nationalem Recht oder nach den Vorschriften des betreffenden 

MTF vorgeschriebene Zulassungsdokumente, je nachdem, welches 

Dokument das Unternehmen veröffentlicht; und 

b) jeglichen nach nationalem Recht vorgesehenen Jahresfinanzbericht, falls die 

in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben nicht bereits im EU-

Wachstums-Emissionsdokument oder im Zulassungsdokument gemäß 

Buchstabe a dieses Absatzes oder im vorangegangenen Jahresfinanzbericht 

veröffentlicht worden sind oder sich seit ihrer letzten Veröffentlichung 

geändert haben. 

                                                 
1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen 
und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die 
Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 
vom 31.3.2017, S. 1). 
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben umfassen detaillierte Angaben zu 

Folgendem: 

a) zur Aktienstruktur der Gesellschaft unter Angabe der verschiedenen 

Aktiengattungen, einschließlich der nicht zum Handel zugelassenen Aktien, 

und für jede Aktiengattung, den mit den Aktien verbundenen Rechten und 

Pflichten und ihres prozentualen Anteils am Gesamtkapital oder der 

Gesamtzahl der Aktien sowie der Gesamtzahl der von den Aktien 

repräsentierten Stimmrechte; 

b) zu jeder etwaigen Beschränkung für die Übertragung der Aktien, einschließlich 

▌der Vereinbarungen zwischen Anteilseignern, die der Gesellschaft bekannt 

sind und die solche Beschränkungen nach sich ziehen könnten; 

▌ 

c) zu jeder etwaigen Beschränkung der Stimmrechte der Aktien, einschließlich 

▌der Vereinbarungen zwischen Anteilseignern, die der Gesellschaft bekannt 

sind und die solche Beschränkungen nach sich ziehen könnten; 

d) zur Identität der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien, die mehr als 5 % der 

Stimmrechte aller Aktien der Gesellschaft ausmachen, sowie gegebenenfalls 

der natürlichen oder juristischen Personen, die zur Ausübung von 

Stimmrechten in deren Namen berechtigt sind, sofern sie jeweils der 

Gesellschaft bekannt sind. 
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Für den Fall, dass es sich bei den Anteilseignern oder den zur Ausübung des 

Stimmrechts in ihrem Namen berechtigten Personen um natürliche Personen 

handelt, erfordert die Offenlegung ihrer Identität für die Zwecke des Buchstabes d 

nur die Angabe ihrer Namen. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die 

ein MTF betreiben, durch Einhaltung der gemäß Absatz 5 erlassenen technischen 

Regulierungsstandards sicherstellen, dass die Aktien von Gesellschaften mit 

Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien, die zum Handel in diesem MTF 

zugelassen sind, von diesen Wertpapierfirmen und Marktbetreibern eindeutig als 

solche gekennzeichnet werden. Die Mitgliedstaaten schreiben diesen 

Gesellschaften außerdem vor, dass sie die betreffenden Wertpapierfirmen und 

Marktbetreiber im Einklang mit diesen technischen Regulierungsstandards über 

das Vorliegen solcher Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien unterrichten 

müssen. 

(5) Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) arbeitet 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, wie die 

in Absatz 4 genannten Wertpapierfirmen und Marktbetreiber die Aktien von 

Gesellschaften mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien kennzeichnen. In 

diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards wird ferner festgelegt, wie 

diese Gesellschaften die betreffenden Wertpapierfirmen und Marktbetreiber über 

das Vorliegen solcher Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien unterrichten 

müssen. Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards, mit denen eine eindeutige Kennzeichnung gemäß Absatz 4 

sichergestellt werden soll, trägt die ESMA den marktüblichen Standards und gut 

funktionierenden Praktiken zur Ermittlung von Gesellschaften mit Strukturen mit 

Mehrstimmrechtsaktien Rechnung. 
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Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … 

[12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] der Kommission 

vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen. 

Artikel 6  

Überprüfung 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [fünf Jahre 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] einen Bericht über die Umsetzung und 

die Wirksamkeit dieser Richtlinie, einschließlich zu der Frage, ob eine Ausweitung des 

Geltungsbereichs dieser Richtlinie angemessen ist. Zu diesem Zweck legen die 

Mitgliedstaaten der Kommission bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] insbesondere Angaben zu Folgendem vor: 

a) zur Zahl der Gesellschaften mit einer Struktur mit Mehrstimmrechtsaktien, die am 

oder vor dem ... [zwei Jahre minus einem Tag nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] zum Handel in jedem MTF und an jedem geregelten Markt in 

dem betreffenden Mitgliedstaat zugelassen sind, und der Gesellschaften, die nach 

diesem Datum zum Handel in jedem MTF und an jedem geregelten Markt in dem 

betreffenden Mitgliedstaat zugelassen sind; 
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b) zur Branche, in der die unter Buchstabe a genannten Gesellschaften tätig waren, und 

deren Kapitalisierung zum Zeitpunkt der Zulassung zum Handel; 

c) zu den Maßnahmen, die die unter Buchstabe a genannten Gesellschaften in Bezug 

auf Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien zum Schutz der Anleger anwenden, 

sofern sie dem Mitgliedstaat vorliegen. 

Artikel 7  

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens bis ... [zwei Jahre nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die 

Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 

amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, 

einschließlich jeglicher Schutzmaßnahmen nach Artikel 4 Absatz 2. 
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Artikel 8  

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 9  

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident///Die Präsidentin 

 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



895

Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0353
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Verwendung beim Menschen 
bestimmte Substanzen menschlichen Ursprungs
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Verwendung beim Menschen bestimmte 
Substanzen menschlichen Ursprungs und zur Aufhebung der Richtlinien 2002/98/EG 
und 2004/23/EG (COM(2022)0338 – C9-0226/2022 – 2022/0216(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0338),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe a des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C9-0226/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. Oktober 20221,

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 30. Januar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0250/2023),

                                                
1 ABl. C 75 vom 28.2.2023, S. 154.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 12. September 2023 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P9_TA(2023)0299). 
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P9_TC1-COD(2022)0216 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Verwendung beim 
Menschen bestimmte Substanzen menschlichen Ursprungs und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2002/98/EG und 2004/23/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 75 vom 28.2.2023, S. 154. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 168 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) und gemäß Artikel 35 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) ist bei der Festlegung und 

Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen ein hohes 

Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen. 

(2) Gemäß Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe a AEUV sollen das Europäische Parlament 

und der Rat Gesundheitsschutzmaßnahmen annehmen, die hohe Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards für Organe und Substanzen menschlichen Ursprungs 

(substances of human origin, im Folgenden „SoHO“), Blut und Blutderivate 

festlegen. Darüber hinaus dürfen die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert werden, 

strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen. ▌ 

(3) Nach Artikel 168 Absatz 7 AEUV ist bei der Tätigkeit der Union die 

Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik 

sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische 

Versorgung zu wahren. Nach Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe a AEUV erlassene 

Maßnahmen dürfen die nationalen Bestimmungen über die Spende oder 

medizinische Verwendung von Organen und Blut nicht berühren. 
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(4) Im Zusammenhang mit Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe a AEUV müssen die hohen 

Standards für die Qualität und Sicherheit von Organen und SoHO, Blut und 

Blutderivaten ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherstellen. Daher zielt diese 

Verordnung darauf ab, hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards festzulegen, indem 

unter anderem der Schutz der SoHO-Spender – unter Berücksichtigung ihrer 

entscheidenden Rolle für die Bereitstellung von SoHO und für die SoHO-Empfänger 

sowie für Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung – 

sichergestellt wird und Maßnahmen zur Überwachung und Unterstützung der 

ausreichenden Versorgung mit SoHO ergriffen werden, die für die Gesundheit der 

Patienten kritisch sind. Gemäß Artikel 3 der Charta müssen diese 

Sicherheitsstandards auf dem Grundprinzip beruhen, dass der Körper des 

Menschen oder Teile davon an sich nicht zur Erzielung von Gewinnen verwendet 

werden dürfen. 
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(5) Die Richtlinien 2002/98/EG3 und 2004/23/EG4 des Europäischen Parlaments und des 

Rates bilden den Rechtsrahmen der Union für Blut und Blutbestandteile und für für 

Gewebe und Zellen. Obwohl diese Richtlinien die Vorschriften der Mitgliedstaaten 

im Bereich der Qualität und Sicherheit von Blut, Gewebe und Zellen bis zu einem 

gewissen Grad harmonisiert haben, sehen sie für die Mitgliedstaaten zahlreiche 

Optionen und Möglichkeiten vor, die eigenen Vorschriften anzuwenden. Daraus 

haben sich Unterschiede zwischen den nationalen Vorschriften ergeben, die den 

grenzüberschreitenden Austausch dieser Substanzen behindern können. Es ist eine 

grundlegende Überarbeitung dieser Richtlinien erforderlich, um einen soliden, 

transparenten, aktuellen und nachhaltigen Rechtsrahmen für diese Substanzen zu 

schaffen, der die Qualität und Sicherheit von allen SoHO gewährleistet, die 

Rechtssicherheit für Patienten und Beteiligte erhöht, eine kontinuierliche 

Versorgung, auch den grenzüberschreitenden Austausch von SoHO, fördert und 

gleichzeitig Innovationen zum Nutzen der öffentlichen Gesundheit erleichtert. Um 

eine kohärente Anwendung des Rechtsrahmens zu erreichen, ist es angezeigt, die 

Richtlinien 2002/98/EG und 2004/23/EG aufzuheben und durch eine Verordnung zu 

ersetzen. 

                                                 
3 Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 

2003 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, 
Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem Blut und 
Blutbestandteilen und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG (ABl. L 33 vom 
8.2.2003, S. 30). 

4 Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, 
Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von 
menschlichen Geweben und Zellen (ABl. L 102 vom 7.4.2004, S. 48). 
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(6) Die Richtlinien 2002/98/EG und 2004/23/EG sind eng miteinander verknüpft und 

enthalten sehr ähnliche Bestimmungen für die Aufsicht und gleichwertige 

Grundsätze für die Qualität und Sicherheit in den ▌ von ihnen geregelten Sektoren. 

Darüber hinaus arbeiten viele Behörden und Unternehmen sektorübergreifend. Da 

diese Verordnung darauf abzielt, hohe Standards festzulegen, die ▌ für Blut, Gewebe 

und Zellen gelten sollen, empfiehlt es sich, diese Richtlinien durch sie zu ersetzen 

und die überarbeiteten Bestimmungen in einem einzigen Rechtsakt 

zusammenzufassen, wobei es die Besonderheiten jeder einzelnen Substanz, wie sie 

in den in dieser Verordnung genannten technischen Leitlinien anerkannt sind, zu 

berücksichtigen gilt. 
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(7) Diese Verordnung sollte für Blut und Blutbestandteile im Sinne der 

Richtlinie 2002/98/EG sowie für Gewebe und Zellen, einschließlich 

hämatopoetischen Stammzellen aus peripherem Blut, Stammzellen aus 

Nabelschnurblut oder Stammzellen aus Knochenmark, Keimzellen und Gewebe, 

Embryonen, fötalem Gewebe und Zellen sowie adulten und embryonalen 

Stammzellen im Sinne der Richtlinie 2004/23/EG gelten. Da die Spende und 

Verwendung anderer SoHO als denjenigen, die in den Richtlinien 2002/98/EG und 

2004/23/EG geregelt werden, immer häufiger vorkommen, muss der 

Anwendungsbereich dieser Verordnung auf alle SoHO ausgedehnt werden, ▌ um zu 

vermeiden, dass sich eine Situation ergibt, in der bestimmte Gruppen von SoHO-

Spendern oder SoHO-Empfängern sowie von Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung nicht durch einen angemessenen Qualitäts- und 

Sicherheitsrahmen auf Unionsebene geschützt werden. Damit wird beispielsweise 

der Schutz von SoHO-Spendern und SoHO-Empfängern von Humanmilch, 

Darmmikrobiota, nicht für Transfusionen verwendeten Blutpräparaten und allen 

anderen SoHO, die künftig beim Menschen Verwendung finden könnten, 

sichergestellt. 

(8) Die Sicherstellung der Qualität und Sicherheit von SoHO ist von entscheidender 

Bedeutung, ▌ wenn diese Substanzen mit dem Körper des SoHO-Empfängers oder 

der Empfänger, die aus SoHO hergestellte Produkte erhalten, eine biologische 

Wechselwirkung entfalten, die durch andere Rechtsvorschriften der Union geregelt 

sind. Daher sollte diese Verordnung nicht gelten, wenn eine Substanz mit dem 

Körper in Kontakt gebracht wird, aber keine biologischen ▌ Wechselwirkungen mit 

ihm hat, wie beispielsweise bei Echthaarperücken. 
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(9) In den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen alle SoHO, die zur 

Verwendung beim Menschen bestimmt sind. SoHO können auf verschiedene Weise 

aufbereitet und gelagert werden und somit zu SoHO-Präparaten werden, die bei 

Empfängern angewendet werden können. In diesem Kontext sollte diese Verordnung 

für alle Tätigkeiten von der Registrierung von SoHO-Spendern bis zur Verwendung 

beim Menschen und der Erfassung der klinischen Ergebnisse gelten. SoHO können 

auch zur Herstellung von Produkten verwendet werden, die durch andere 

Rechtsvorschriften der Union geregelt sind, nämlich von Medizinprodukten, geregelt 

durch die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates5, 

Arzneimitteln, geregelt durch die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates6 ▌, Arzneimitteln für neuartige Therapien, geregelt durch 

die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates7, 

und Prüfpräparaten, geregelt durch die Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates8. Diese Verordnung sollte unbeschadet der 

Unionsvorschriften über genetisch veränderte Organismen gelten. 

                                                 
5 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1). 

6 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

7 Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. November 2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 324 vom 
10.12.2007, S. 121). 

8 Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1). 
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(10) Viele Tätigkeiten, die vom Zeitpunkt der Registrierung eines potenziellen SoHO-

Spenders bis zur Verwendung von SoHO bei einem Empfänger oder ab dem 

Zeitpunkt der Gewinnung von SoHO von einer Person zur Eigenverwendung oder 

von Personen im Rahmen ihrer eigenen derzeitigen oder künftigen Behandlung 

oder im Rahmen einer solchen Behandlung innerhalb einer Beziehungzur 

medizinisch unterstützten Fortpflanzung durchgeführt werden, wirken sich auf die 

Sicherheit, Qualität oder Wirksamkeit bzw. Funktionalität von SoHO oder die 

Sicherheit von SoHO-Spendern aus.  

(11) Einrichtungen, die potenzielle lebende SoHO-Spender registrieren und die 

Informationen erfassen, die erforderlich sind, um eine Übereinstimmung mit 

potenziellen SoHO-Empfängern in demselben Mitgliedstaat oder international 

festzustellen, sollten als SoHO-Einrichtungen gelten. Die Registrierung von 

Personen, die ihre Einwilligung zur Spende von Gewebe nach dem Tod erteilen 

oder deren Spende nach nationalem Recht zulässig ist, sollte nicht als 

Registrierung von SoHO-Spendern im Sinne dieser Verordnung gelten; daher 

sollte von der Einrichtung, die diese Tätigkeit ausübt, nicht verlangt werden, dass 

sie sich als SoHO-Einrichtung registrieren lässt. 

(12) Die Überprüfung der Anamnese der SoHO-Spender in Verbindung mit der 

Durchführung medizinischer Untersuchungen zur Feststellung der Eignung eines 

potenziellen SoHO-Spenders ist eine Tätigkeit, die sich auf die Qualität und 

Sicherheit von SoHO auswirken kann und als solche als SoHO-Tätigkeit gelten 

sollte.  
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(13) Die Tests zum Nachweis von übertragbaren Krankheiten oder zum Zwecke des 

Abgleichs zur Feststellung der Übereinstimmung eines SoHO-Spenders mit einem 

bestimmten SoHO-Empfänger stellen eine Tätigkeit mit erheblichen 

Auswirkungen auf die Sicherheit von SoHO dar und sollten daher als SoHO-

Tätigkeit gelten. Labore, die solche Tests durchführen, sollten daher als SoHO-

Einrichtungen registriert werden. Während solche Tests im Allgemeinen dem 

Schutz des SoHO-Empfängers dienen, ist die Untersuchung von Personen auf 

übertragbare Krankheiten vor der Lagerung von SoHO, die ihnen entnommen 

werden, zur anschließenden erneuten Verwendung bei ihnen selbst wichtig, um 

eine Kreuzkontamination zwischen diesen SoHO während der Lagerung zu 

verhindern. Daher sollte bei solchen Tests auch berücksichtigt werden, ob die 

Verwendung allogen, autolog oder innerhalb einer Beziehung erfolgt. 

(14) Die Gewinnung von SoHO birgt Risiken sowohl für SoHO-Spender als auch für 

Personen, denen SoHO zur späteren Rückübertragung bei sich selbst entnommen 

werden, und für Personen, denen SoHO im Rahmen ihrer eigenen derzeitigen 

oder künftigen Behandlung oder im Rahmen einer solchen Behandlung innerhalb 

einer Beziehung zur medizinisch unterstützten Fortpflanzung entnommen werden. 

Daher sollte die Gewinnung von SoHO als SoHO-Tätigkeit gelten. Für die Zwecke 

dieser Verordnung und zur Gewährleistung eines umfassenden Schutzes von 

SoHO-Spendern sollte diese Tätigkeit so verstanden werden, dass sie die 

Vorbehandlung von Personen mit Hormonen, Wachstumsfaktoren oder anderen 

Arzneimitteln umfasst, die erforderlich sind, um die Gewinnung zu ermöglichen. 
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(15) SoHO werden häufig vor der Verteilung oder, in einem autologen Kontext, vor der 

Verwendung beim Menschen verarbeitet. Bei der Verarbeitung können u. a. 

folgende Ziele verfolgt werden: Konservieren, z. B. durch Kühlen, Einfrieren oder 

Gefriertrocknen; Inaktivierung von Krankheitserregern, z. B. durch Waschen, 

Dekontaminieren durch Antibiotika oder Sterilisation; oder physikalische 

Trennung oder Reinigung, um ausgewählte Bestandteile zu erhalten, z. B. durch 

Zentrifugierung von Blut zur Herstellung von Erythrozytenkonzentraten, 

Thrombozytenkonzentraten und Plasma als getrennte Bestandteile. Wenn die 

Verarbeitungsschritte nicht ordnungsgemäß und kohärent durchgeführt werden, 

entsteht das Risiko einer Kontamination oder einer Veränderung der inhärenten 

Eigenschaften von SoHO in einer Weise, die ihre Wirksamkeit bzw. Funktionalitä 

beeinträchtigen könnte. Daher sollte die Verarbeitung von SoHO als SoHO-

Tätigkeit gelten, und jede Einrichtung, die SoHO verarbeitet, sollte einer 

angemessenen Aufsicht unterliegen, wozu auch die Verpflichtung gehört, für jedes 

SoHO-Präparat, das von ihr verteilt oder verwendet wird, eine Zulassung 

einzuholen. In Fällen, in denen ein Operationsteam verteilte SoHO für die 

Verwendung beim Menschen vorbereitet, ohne diese aus dem chirurgischen 

Umfeld zu entfernen – unmittelbar bevor sie bei Menschen verwendet werden –, 

sollte eine solche vorbereitende Behandlung für die Zwecke dieser Verordnung 

nicht als Verarbeitung gelten. Eine solche vorbereitende Behandlung kann das 

Spülen oder die Rehydratation gemäß den mit den SoHO gelieferten Anweisungen 

oder das Schneiden und Formen umfassen, um SoHO für die vorgesehene 

allogene oder autologe Verwendung im SoHO-Empfänger geeignet zu machen. 

Darüber hinaus sollte in einem autologen Kontext die Aufbereitung von SoHO 

während und zum Zweck der Verwendung beim Menschen als Teil desselben 

chirurgischen Eingriffs, bei dem sie entnommen wurden, ohne dass es zu einer 

Entfernung aus dem chirurgischen Umfeld gekommen ist, nicht als Verarbeitung 

im Sinne dieser Verordnung gelten. Die erforderlichen Verfahren, die gemäß den 

mit dem SoHo-Präparat gelieferten Anweisungen unmittelbar vor der Verwendung 

beim Menschen bei freigegebenen und verteilten SoHO durchzuführen sind, 

sollten nicht als Verarbeitung im Sinne dieser Verordnung gelten. Das 

Vermischen von gewonnener Humanmilch mit Arzneimitteln vor der Verwendung 

beim Menschen sollte ebenfalls nicht als Verarbeitung gelten. 
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(16) Die Qualitätskontrolle ist ein Schlüsselelement eines 

Qualitätsmanagementsystems, das für die sichere Freigabe von SoHO zur 

Verwendung beim Menschen, zur Verteilung oder zur Ausfuhr von entscheidender 

Bedeutung ist, weshalb die Qualitätskontrolle als SoHO-Tätigkeit gelten sollte. Die 

Prüfungen und Kontrollen, die im Rahmen der Qualitätskontrolle vorgenommen 

werden, werden manchmal in speziellen Qualitätskontrolllaboratorien oder -

abteilungen durchgeführt. Um eine angemessene Aufsicht zu ermöglichen, sollten 

diese Laboratorien oder Abteilungen als SoHO-Einrichtungen registriert werden.  

(17) SoHO werden vor ihrer Freigabe in SoHO-Betriebsstätten gelagert. Für die 

Zwecke dieser Verordnung bezieht sich der Begriff „Lagerung“ auf die 

Aufbewahrung von SoHO unter bestimmten Umgebungsbedingungen, 

beispielsweise einer bestimmten Temperatur, die während des 

Konservierungsschrittes bei der Verarbeitung festgelegt wurden und mit denen 

sichergestellt wird, dass die Qualität von SoHO erhalten bleibt. Beispielsweise 

sollte die Lagerung freigegebener und verteilter SoHO in einem Krankenhaus 

ebenfalls als SoHO-Tätigkeit gelten. 

www.parlament.gv.at



 

 908 

(18) Da die Freigabe von SoHO ein entscheidender Schritt ist, um SoHO von einem 

Status „unter Quarantäne“ in einen Status „zur Verwendung verfügbar“ zu 

überführen, sollte sie als SoHO-Tätigkeit gelten. Jeder SoHO-Einrichtung, die die 

Freigabe vornimmt, sollte eine Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte erteilt werden. 

SoHO, die verteilt oder ausgeführt werden, sollten zunächst einer Freigabe 

unterzogen worden sein. In Fällen, in denen die empfangende SoHO-Einrichtung 

einen weiteren Verarbeitungsschritt bei freigegebenen und verteilten SoHO 

durchführt, sollten diese SoHO einem zweiten Freigabeschritt vor der erneuten 

Verteilung unterzogen werden. Im Falle einer autologen, am Krankenbett oder im 

Operationssaal erfolgenden Verarbeitung von SoHO ohne Lagerung wäre es nicht 

praktikabel, einen Freigabeschritt vor der erneuten Verwendung des SoHO-

Präparats beim SoHO-Empfänger zu verlangen. In solchen Fällen sollten 

Qualitätsprüfungen und -kontrollen stattdessen im Rahmen der zugelassenen 

Verarbeitungsschritte erfolgen. Dies sollte es ermöglichen, einheitliche 

Qualitätskriterien zu erfüllen, ohne dass unter diesen Umständen eine Freigabe 

erforderlich ist.  

(19) SoHO, die zur Verwendung beim Menschen verteilt werden, können auf ärztliche 

Verschreibung für einen einzelnen SoHO-Empfänger bestimmt sein. Alternativ 

könnten SoHO in Chargen verteilt werden, die als lokaler Vorrat gelagert werden 

sollen, um sie bei Bedarf in einer SoHO-Einrichtung, die die Verwendung beim 

Menschen durchführt, zu verwenden. In solchen Fällen sollten die verteilten 

SoHO kein zweites Mal freigegeben werden, sondern ihre Bereitstellung an 

einzelne SoHO-Empfänger, in einigen Fällen mit einem biologischen Abgleich, 

sollte als weiterer Verteilungsschritt gelten. 
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(20) Die Einfuhr von SoHO sollte eine förmliche Überprüfung umfassen, ob die 

Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität der eingeführten SoHO 

denen von SoHO gleichwertig sind, die in der Union gemäß dieser Verordnung 

bereitgestellt werden. Daher sollte die Einfuhr als SoHO-Tätigkeit gelten, die 

erhebliche Auswirkungen auf die Qualität und Sicherheit von SoHO hat, und 

Einrichtungen, die Einfuhren durchführen, sollten eine Erlaubnis als einführende 

SoHO-Betriebsstätte erhalten. Nach der Einfuhr sollten SoHO vor der Verteilung 

innerhalb der Union einer Freigabe unterzogen werden. In bestimmten Fällen, 

insbesondere bei hämatopoetischen Stammzellen, spielen nationale und 

internationale Spenderregister eine Schlüsselrolle bei der Organisation der 

Einfuhr von passenden Stammzellen für einzelne SoHO-Empfänger in die Union. 

In diesen Registern wird die Gleichwertigkeit von Qualität und Sicherheit mit den 

in dieser Verordnung vorgesehenen Standards überprüft. Daher sollten Register, 

in denen die Einfuhr von SoHO organisiert wird, eine Erlaubnis als einführende 

SoHO-Betriebsstätte erhalten. In diesen Fällen sollte es möglich sein, dass SoHO 

von den Transplantationszentren entgegengenommen werden, und das 

zugelassene Register sollte die Schritte der physischen Überprüfung der 

eingeführten SoHO und ihrer Dokumentation an die SoHO-Einrichtung 

übertragen können, die die SoHO entgegennimmt und beim SoHO-Empfänger 

verwendet.  
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(21) Für alle SoHO, die aus der Union ausgeführt werden, sollte zunächst eine 

Freigabe erforderlich sein, damit die Einhaltung der in dieser Verordnung 

festgelegten Qualitäts- und Sicherheitsbestimmungen bestätigt wird. Ausfuhren, 

die als SoHO-Tätigkeit betrachtet werden sollten, können sich auf die SoHO-

Versorgung in der Union auswirken. Daher sollte Einrichtungen, die SoHO 

ausführen, eine Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte erteilt werden. 

(22) Im Zusammenhang mit dieser Verordnung sollte jeder Verweis auf die 

Wirksamkeit bzw. Funktionalität so verstanden werden, dass er eine erwartete 

Reaktion bei einem SoHO-Empfänger umfasst, die in Graden messbar ist, wie z. B. 

ein Anwachsen von Knochenmarkzellen nach einer Transplantation, oder aber ein 

voraussichtliches Ergebnis bei einem SoHO-Empfänger, das erfolgreich ist oder 

nicht, aber nicht in Graden gemessen werden kann, beispielsweise ein Erfolg oder 

Misserfolg bei einer Augenhornhaut- oder Knochenmarktransplantation, was im 

Einklang mit einem zuvor genehmigten Plan für die Überwachung der klinischen 

Ergebnisse bewertet wird, wenn ein solcher Plan erforderlich ist. 
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(23) Die Verwendung von SoHO beim Menschen ist eine SoHO-Tätigkeit, die in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fällt, sie unterliegt jedoch nur einer 

begrenzten Anzahl von Bestimmungen. Einrichtungen, die SoHO bei SoHO-

Empfängern verwenden, unterliegen Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit, 

die Berichterstattung über Tätigkeitsdaten und gegebenenfalls die Meldung von 

unerwünschten Reaktionen oder Zwischenfällen sowie Bestimmungen über die 

Überwachung der klinischen Ergebnisse bei der Verwendung von SoHO im 

Rahmen eines Plans für die Zulassung von SoHO-Präparaten. Es besteht auch die 

Verpflichtung, SoHO nicht unnötigerweise anzuwenden und die Einwilligung des 

SoHO-Empfängers einzuholen. Die klinischen Entscheidungen und die klinischen 

Verfahren im Zusammenhang mit der Verwendung von SoHO beim Menschen 

fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung und unterliegen 

den nationalen Rechtsvorschriften über die Organisation der Gesundheitssysteme 

der Mitgliedstaaten. 
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(24) Die meisten Aspekte der Überwachung von SoHO-Empfängern nach 

chirurgischen und anderweitigen Eingriffen fallen nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung, sondern in die Zuständigkeiten im 

Bereich der Gesundheitsversorgung. Bestimmte Verpflichtungen dieser 

Verordnung sollten jedoch für die Überwachung der Ergebnisse bei SoHO-

Empfängern im Zusammenhang mit der Verwendung von SoHO bei SoHO-

Empfängern im Rahmen eines Plans gelten, in dessen Rahmen Nachweise für die 

Zulassung von SoHO-Präparaten erbracht werden. Klinische Register zur 

Erfassung der im Rahmen der Überwachung der klinischen Ergebnisse 

gewonnenen klinischen Daten sind nützliche Instrumente, die eine effizientere 

Datenerhebung bei aggregierten Gruppen von SoHO-Empfängern ermöglichen, 

indem standardisierte Ergebnismessungen angewandt und die Ergebnisse unter 

realen Bedingungen widerspiegelt werden. Die Verwaltung solcher Register sollte 

als SoHO-Tätigkeit gelten, da durch sie sichergestellt wird, dass die Datenqualität 

und die Datenverwaltungsverfahren belastbar sind und die Verwendung der Daten 

für den Zweck der Zulassung von SoHO-Präparaten ermöglichen. Die 

Übermittlung solcher Ergebnisdaten von lokalen oder nationalen Registern an 

internationale Register sollte gefördert werden, da dies die Aggregierung und 

Analyse erheblich größerer Datenkohorten von SoHO-Empfängern erleichtert und 

zu früheren Zulassungen von SoHo-Präparaten und einem früheren Zugang zu 

SoHO-Therapien beitragen kann. 
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(25) Personen, denen SoHO zur späteren Verwendung beim Menschen im Rahmen 

ihrer eigenen Behandlung entnommen werden, oder Personen, denen SoHO im 

Rahmen ihrer eigenen derzeitigen oder künftigen Behandlung oder im Rahmen 

einer solchen Behandlung innerhalb einer Beziehung zur medizinisch 

unterstützten Fortpflanzung entnommen werden, sollten nicht als SoHO-Spender 

im Sinne dieser Verordnung gelten. Der Schutz der Gesundheit solcher Personen, 

die in einem autologen Rahmen oder innerhalb einer Beziehung behandelt 

werden, liegt in der Verantwortung der nationalen Gesundheitssysteme, und die 

Anwendung von Bestimmungen zum Schutz von SoHO-Spendern, z. B. die 

Überwachung dieser Personen in SoHO-Spenderregistern, wäre 

unverhältnismäßig. Wenn jedoch SoHO, die diesen Personen entnommen wurden, 

verarbeitet oder gelagert werden, sollten deren Qualität und Sicherheit 

gewährleistet sein. Insbesondere sollte eine Kontamination durch die Umwelt oder 

eine Kreuzkontamination mit infektiösen Krankheitserregern durch andere SoHO 

verhindert werden, und es sollte eine vollständige Rückverfolgbarkeit gegeben 

sein, um Verwechslungen zu vermeiden. Daher fallen Personen, denen SoHO in 

einem autologen Kontext oder im Zusammenhang mit einer medizinisch 

unterstützten Fortpflanzung entnommen werden, nicht unter die Bestimmungen 

dieser Verordnung zum Schutz von SoHO-Spendern, sondern gelten gemäß den 

Bestimmungen über SoHO-Empfänger als hinreichend geschützt. 
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(26) Solide Organe sind von der Definition der SoHO für die Zwecke dieser Verordnung 

und damit vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgeschlossen. Ihre Spende 

und Transplantation unterscheiden sich erheblich, was unter anderem auf die 

Auswirkungen von Ischämie in den Organen zurückzuführen ist; sie werden in 

einem eigenen Rechtsrahmen geregelt, der in der Richtlinie 2010/53/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt ist9. Vaskuläre Komposit-

Allotransplantate wie Hände oder Gesichter sollten in die Begriffsbestimmung von 

Organen im Sinne dieser Richtlinie fallen. Diese Verordnung sollte jedoch in Fällen 

anwendbar sein, in denen einem SoHO-Spender Organe entnommen werden, um 

Gewebe oder Zellen zur Verwendung beim Menschen abzutrennen, z. B. 

Herzklappen aus einem Herzen oder Pankreasinseln aus einer Bauchspeicheldrüse. 

(27) Während die Spende und das Aufbewahren von Humanmilchgeregelt werden 

sollten, um die Übertragung von Krankheiten zu verhindern und Qualität und 

Sicherheit zu gewährleisten, sollte das Stillen und Füttern des eigenen Kindes mit 

eigener Humanmilch nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

Dies schließt auch persönliche Umstände ein, in denen solche Humanmilch in 

einer gemeinschaftlichen Einrichtung wie einem Krankenhaus, einer 

Kinderbetreuungseinrichtung oder am Arbeitsplatz zum Einsatz kommt oder dort 

gelagert wird, da es unverhältnismäßig wäre, diese Verordnung in einem solchen 

Kontext anzuwenden. Wird diese Humanmilch jedoch von einer spezialisierten 

SoHO-Einrichtung verarbeitet, insbesondere wenn sie pasteurisiert wird, sollte 

diese Verordnung Anwendung finden. 

                                                 
9 Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 

über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte 
menschliche Organe (ABl. L 207 vom 6.8.2010, S. 14). 
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(28) Diese Verordnung sollte nicht mit nationalen Rechtsvorschriften im 

Gesundheitsbereich kollidieren, die anderen Zielen als der Qualität und Sicherheit 

von SoHO dienen, sofern diese Rechtsvorschriften mit dem Unionsrecht vereinbar 

sind, insbesondere nicht mit Rechtsvorschriften, die die Organisation der 

Gesundheitssysteme betreffen, oder Rechtsvorschriften über ethische Aspekte. 

Solche ethischen Aspekte ergeben sich aus dem menschlichen Ursprung der 

Substanzen, der verschiedene sensible und ethische Belange der Mitgliedstaaten und 

der Bürgerinnen und Bürger berührt, wie z. B. den Zugang zu SoHO oder zu 

bestimmten Dienstleistungen, für die SoHO verwendet werden. Diese Verordnung 

sollte auch nicht in die von den Mitgliedstaaten getroffenen ethischen 

Entscheidungen eingreifen. Solche Entscheidungen sollten jedoch im Einklang mit 

der Charta stehen. Solche ethischen Entscheidungen könnten den Einsatz oder die 

Einschränkung des Einsatzes bestimmter Arten von SoHO, darunter reproduktive 

SoHO und embryonale Stammzellen, ▌ betreffen. Wenn ein Mitgliedstaat die 

Verwendung solcher Zellen zulässt, sollte diese Verordnung gelten, um die Qualität 

und Sicherheit zu gewährleisten und die menschliche Gesundheit zu schützen. Diese 

Verordnung schreibt jedoch keine bestimmte Verwendung, Verteilung oder 

Einfuhr von SoHO vor, wenn eine solche Verwendung, Verteilung oder Einfuhr 

nach den nationalen Rechtsvorschriften über ethische Aspekte verboten ist.  
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(29) Unter bestimmten Umständen sollte eine Ausnahme von der Einhaltung 

bestimmter Bestimmungen dieser Verordnung in Betracht gezogen werden. In 

vielen Mitgliedstaaten sind militärische Organisationen an der Durchführung von 

SoHO-Tätigkeiten beteiligt, insbesondere in den Bereichen Gewinnung, Testung, 

Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von Blut und Blutbestandteilen. Diese 

Organisationen und ihre SoHO-Tätigkeiten sollten durch diesen Rahmen geregelt 

werden, um ein Schutzniveau für SoHO-Spender und SoHO-Empfänger zu 

gewährleisten, das dem von öffentlichen Stellen gebotenen Schutzniveau 

gleichwertig ist. Durch die Veröffentlichung der Standorte und Tätigkeiten dieser 

Organisationen dürften jedoch die nationale Sicherheit oder die Verteidigung 

beeinträchtigt werden. Daher sollten die in dieser Verordnung enthaltenen 

Bestimmungen in den Bereichen Berichterstattung und Aufsicht für diese 

Organisationen gelten, die Veröffentlichung damit verbundener Informationen 

sollte jedoch nicht verpflichtend sein. Ausnahmen von der Einhaltung dieser 

Verordnung, insbesondere in Bezug auf die Verpflichtung zur Zulassung von 

SoHO-Präparaten, sollten auch für bestimmte SoHO-Empfänger vorgesehen 

werden, wenn die diesbezüglichen klinischen Umstände dies rechtfertigen, oder 

für bestimmte Gruppen von SoHO-Empfängern im Zusammenhang mit 

gesundheitlichen Notlagen, von Menschen verursachten Katastrophen oder 

Naturkatastrophen. 
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(30) Wenn SoHO im autologen Kontext ohne jegliche ▌ Verarbeitung oder Lagerung 

verwendet werden, stünde die Anwendung dieser Verordnung in keinem Verhältnis 

zu den geringen Qualitäts- und Sicherheitsrisiken, die in einem solchen Kontext 

auftreten. In bestimmten Fällen, z. B. bei der Hämodialyse am Krankenbett oder zu 

Hause oder bei der Entnahme roter Blutkörperchen während eines chirurgischen 

Eingriffs, werden bei einer autologen Behandlung medizinische Geräte innerhalb 

eines geschlossenen Systems eingesetzt. Wurden solche medizinischen Geräte 

innerhalb eines geschlossenen Systems für einen bestimmten Zweck mit einer CE-

Kennzeichnung versehen und wurde somit nachgewiesen, dass das anvisierte 

Ergebnis erzielt wird, und erfüllt der innerhalb dieses Geräts durchgeführte 

Prozess nicht die Kriterien für die Einstufung nach einem anderen Rechtsrahmen, 

so sollte dies einem Verbleib im chirurgischen Umfeld gleichkommen und nicht 

als in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallend gelten. Diese 

Verordnung sollte jedoch für die Aufbereitung von SoHO am Krankenbett oder im 

Rahmen desselben chirurgischen Verfahrens unter Verwendung von 

medizinischen Geräten gelten, deren Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bzw. 

Funktionalität nicht im Rahmen des CE-Kennzeichnungsverfahrens für diesen 

spezifischen Zweck nachgewiesen wurden. 
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(31) Wenn SoHO zur autologen Verwendung gewonnen und verarbeitet werden, bevor 

sie erneut und ohne Lagerung auf dieselbe Person rückübertragen werden, sollten 

die mit der Verarbeitung dieser SoHO verbundenen Risiken gemindert werden. 

Daher sollten die angewandten Verfahren bewertet und zugelassen werden, um 

sicherzustellen, dass sie für den SoHO-Empfänger nachweislich sicher und 

wirksam sind. In solchen Fällen sollte in der Zulassung eines SoHO-Präparats 

festgelegt werden, welche Prüfungen und Kontrollen im Rahmen der 

Qualitätskontrolle während des Verfahrens durchzuführen sind, und daher sollte 

vor der Verwendung beim SoHO-Empfänger kein Freigabeschritt erforderlich 

sein. Ebenso sollte in Fällen einer intrauterinen Insemination zur Verwendung 

innerhalb einer Beziehung, bei denen SoHO von einem der Partner gewonnen und 

verarbeitet werden, bevor diese bei dem anderen Partner ohne Lagerung verwendet 

werden, kein Schritt zur Freigabe dieser SoHO verlangt werden, sondern in der 

Zulassung eines SoHO-Präparats sollten die erforderlichen Prüfungen und 

Kontrollen im Rahmen der Qualitätskontrolle festgelegt werden, die während der 

Gewinnung, Verarbeitung und Verwendung beim Menschen durchzuführen sind. 

Werden autologe SoHO oder SoHO für eine Verwendung innerhalb einer 

Beziehung gewonnen und anschließend verarbeitet und auch gelagert, ergeben 

sich zudem Risiken im Zusammenhang mit einer Kreuzkontamination, einem 

Verlust der Rückverfolgbarkeit oder einer Beeinträchtigung der biologischen 

Eigenschaften der Substanz, die für die Wirksamkeit bzw. Funktionalität beim 

SoHO-Empfänger notwendig sind. Daher sollten unter diesen Umständen die 

Anforderungen an die SoHO-Freigabe und die Erlaubnis für SoHO-

Betriebsstätten gelten.  
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(32) Werden SoHO zur Herstellung von Produkten gewonnen, die durch andere 

Rechtsvorschriften der Union geregelt sind, sollten die Bestimmungen dieser 

Verordnung, die auf den Schutz von SoHO-Empfängern abzielen, auch zu den 

Zielen der in diesen anderen Rahmen erlassenen Legislativmaßnahmen beitragen, 

um ein hohes Schutzniveau für die Empfänger dieser aus SoHO hergestellten 

Produkte zu gewährleisten. Unbeschadet der Richtlinie 2001/83/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 1394/2007, (EU) Nr. 536/2014 und (EU) 2017/745 sollte 

diese Verordnung daher stets für die Registrierung, die Bewertung und das Testen 

von SoHO-Spendern sowie für die Gewinnung und die Freigabe von SoHO gelten. 

Diese Verordnung sollte auch für die Lagerung, Einfuhr und Ausfuhr von SoHO 

bis zu und einschließlich ihrer Verteilung an einen Hersteller gelten, der anderen 

Rechtsvorschriften der Union unterliegt. Dies bedeutet, dass eine enge Interaktion 

zwischen diesem Rechtsrahmen und anderen damit zusammenhängenden 

Rechtsrahmen von entscheidender Bedeutung ist, um eine lückenlose und 

überschneidungsfreie Kohärenz der einschlägigen Rechtsrahmen sicherzustellen. 
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(33) SoHO können vor der Verwendung beim Menschen ▌ mit anderen regulierten 

Produkten, insbesondere Medizinprodukten, kombiniert werden. Ein enges 

Zusammenwirken zwischen diesem Rechtsrahmen und dem Rechtsrahmen für 

Medizinprodukte ist ▌erforderlich, um in allen Fällen, in denen diese SoHO in 

Kombination mit Medizinprodukten für eine Verwendung beim Menschen 

bestimmt sind, ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen. Wenn die 

Produktkomponente in einer Kombination aus SoHO und Medizinprodukt die 

Hauptfunktion hat, z. B. eine Hüftprothese, die mit demineralisierten Knochen 

beschichtet ist, um die Integration in den Patienten zu fördern, sollte die 

endgültige Kombination als Medizinprodukt geregelt werden. Umgekehrt sollte die 

endgültige Kombination als SoHO geregelt werden, wenn die Produktkomponente 

eine Nebenfunktion hat, z. B. bei demineralisierten Knochen, die mit einem 

synthetischen Gel gemischt werden, um die Abgabe an den Patienten als 

Knochentransplantat zu erleichtern. In beiden Fällen sollte jede Komponente der 

Kombination vollständig im Einklang mit dem einschlägigen Rechtsrahmen 

stehen. Daher sollten demineralisierte Knochen in diesen Beispielen den 

Bestimmungen dieser Verordnung über die Zulassung von SoHO-Präparaten 

unterliegen, um sicherzustellen, dass die Eigenschaft, die Knochenbildung zu 

induzieren, erhalten bleibt, und die Medizinproduktkomponente sollte eine CE-

Kennzeichnung für den Verwendungszweck tragen. Dies gilt unabhängig davon, 

ob das Endprodukt als Medizinprodukt oder als SoHO geregelt ist. 
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(34) Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere 

Schutzmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen ▌. In diesem Fall sollten die 

Mitgliedstaaten aus Gründen der Transparenz Einzelheiten dieser Maßnahmen 

öffentlich zugänglich machen. Strengere Schutzmaßnahmen, die von den 

Mitgliedstaaten eingeführt werden, sollten mit dem Unionsrecht vereinbar und dem 

Risiko für die menschliche Gesundheit angemessen sein ▌. Diese Maßnahmen 

sollten nicht dazu führen, dass Personen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 

ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden, es sei denn, solche 

Maßnahmen oder ihre Anwendung sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich 

gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind angemessen und 

erforderlich. Dazu könnte beispielsweise die Anwesenheit von oder der Zugang zu 

qualifiziertem medizinischem Fachpersonal bei der SoHO-Gewinnung gehören.  
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(35) Die Überprüfung der Einhaltung dieser Verordnung durch SoHO-

Überwachungstätigkeiten ist von grundlegender Bedeutung, um sicherzustellen, 

dass die Ziele dieser Verordnung in der gesamten Union tatsächlich erreicht 

werden. Die für SoHO zuständigen Behörden sollten durch die Organisation von 

SoHO-Überwachungstätigkeiten überwachen und überprüfen, ob einschlägige 

Anforderungen der Union tatsächlich eingehalten und wirksam durchgesetzt 

werden. 
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(36) Für alle Bereiche, für die die vorliegende Verordnung gilt, sollten die Mitgliedstaaten 

die für SoHO zuständigen Behörden benennen. Da die Mitgliedstaaten am besten in 

der Lage sind, die für SoHO zuständige(n) Behörde(n) für jeden Bereich zu 

bestimmen, z. B. nach geografischen, thematischen oder inhaltlichen 

Gesichtspunkten, sollten sie auch verpflichtet werden, eine einzige für SoHO 

zuständige unabhängige nationale Behörde zu benennen, die eine angemessen 

koordinierte Kommunikation mit den für SoHO zuständigen nationalen Behörden 

der anderen Mitgliedstaaten und mit der Kommission sicherstellt und weitere 

Aufgaben gemäß dieser Verordnung wahrnimmt. Diese nationale SoHO-Behörde 

entspricht in Mitgliedstaaten, in denen nur eine für SoHO zuständige Behörde 

benannt ist, dieser benannten für SoHO zuständigen Behörde. Die Benennung einer 

einzigen nationalen SoHO-Behörde sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 

bestimmte Aufgaben anderen für SoHO zuständigen Behörden dieses 

Mitgliedstaats zu übertragen, insbesondere wenn eine effiziente oder flexible 

Kommunikation mit der Kommission oder anderen Mitgliedstaaten sichergestellt 

werden muss. Darüber hinaus sollte die Liste aller nationalen SoHO-Behörden 

auf der in dieser Verordnung vorgesehenen SoHO-Plattform der EU öffentlich 

zugänglich gemacht werden. 
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(37) Für die Durchführung von SoHO-Überwachungstätigkeiten zur Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Anwendung der SoHO-Rechtsvorschriften sollten die 

Mitgliedstaaten für SoHO zuständige Behörden benennen, die unabhängig und 

unparteiisch handeln. Daher ist es wichtig, dass ihre Aufsichtsfunktion von der 

Durchführung von SoHO-Tätigkeiten getrennt und unabhängig ist. Insbesondere 

sollten die für SoHO zuständigen Behörden frei von politischer Beeinflussung und 

von Einmischungen der Wirtschaft oder anderen Akteuren sein, die ihre operative 

Unparteilichkeit beeinträchtigen könnten. Die Mitgliedstaaten sollten für SoHO 

zuständige Behörden benennen, die im öffentlichen Interesse handeln, über 

angemessene Ressourcen und Ausrüstung verfügen und Garantien für 

Unparteilichkeit, Professionalität und Transparenz bieten. Wenn sich Verstöße auf ▌ 

Gesundheitsrisiken beziehen und die Veröffentlichung von Informationen über diese 

Verstöße zur Risikominderung und zum Schutz von Spendern und Empfängern von 

SoHO, von Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung oder der 

öffentlichen Gesundheit beitragen kann, sollten die für SoHO zuständigen 

Behörden erforderlichenfalls der Transparenz ihrer Durchsetzungsmaßnahmen 

Vorrang vor dem Vertraulichkeitsschutz desjenigen, der gegen diese Verordnung 

verstoßen hat, einräumen können. 
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(38) Bei der Durchführung ihrer SoHO-Überwachungstätigkeiten sollten die für SoHO 

zuständigen Behörden für Transparenz sorgen. Dennoch sollten berufliche und 

gesetzlich verankerte Rechte geschützt werden, indem die Vertraulichkeit der im 

Rahmen von Inspektionen und anderen Aufsichtstätigkeiten bereitgestellten 

Informationen gewährleistet wird. Wird jedoch ein ernstes Risiko für die 

menschliche Gesundheit festgestellt, das dazu führt, dass die für SoHO 

zuständigen Behörden Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen, sollten sie der 

Transparenz Vorrang vor der Vertraulichkeit einräumen. Umstände wie die 

Aufdeckung einer Einrichtung, die der Öffentlichkeit ohne die erforderliche 

Registrierung und ohne Einhaltung der Standards für den Schutz von SoHO-

Empfängern, etwa das Testen auf übertragbare Krankheiten, Dienstleistungen 

anbietet, sollten als ein ernstes Risiko für die menschliche Gesundheit angesehen 

werden, und diese Informationen sollten öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(39) Die ordnungsgemäße Anwendung und Durchsetzung der in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung fallenden Vorschriften setzt eine angemessene Kenntnis dieser 

Vorschriften voraus. Es ist daher wichtig, dass das Personal, das SoHO-

Überwachungstätigkeiten ausübt, über einen angemessenen beruflichen Hintergrund 

verfügt und entsprechend seinem Zuständigkeitsbereich regelmäßig in Bezug auf die 

sich aus dieser Verordnung ergebenden Verpflichtungen geschult wird. 
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(40) Bestehen Zweifel am Regulierungsstatus einer bestimmten Substanz, eines 

bestimmten Produkts oder einer bestimmten Tätigkeit im Rahmen dieser 

Verordnung, so sollten die für SoHO zuständigen Behörden die Behörden 

konsultieren, die für andere einschlägige regulatorische Rahmen, d. h. für 

Arzneimittel, Arzneimittel für neuartige Therapien, Medizinprodukte oder Organe, 

▌ zuständig sind, sowie das durch diese Verordnung eingerichtete SoHO-

Koordinierungsgremium, um kohärente Verfahren für die Anwendung dieser 

Verordnung und anderer relevanter Rechtsvorschriften der Union sicherzustellen. 

Die für SoHO zuständigen Behörden sollten das SoHO-Koordinierungsgremium 

über das Ergebnis ihrer Konsultationen informieren und es um eine Stellungnahme 

zum Regulierungsstatus der Substanz, des Produkts oder der Tätigkeit ersuchen. 

Werden SoHO oder SoHO-Präparate zur Herstellung von Produkten verwendet, die 

durch andere Rechtsvorschriften der Union geregelt sind,  so sollten die für SoHO 

zuständigen Behörden mit den entsprechenden Behörden, die für die durch andere 

Rechtsvorschriften der Union geregelten Produkte zuständig sind, in ihrem 

Hoheitsgebiet zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit sollte darauf abzielen, 

einen gemeinsamen Ansatz für jegliche nachfolgende Kommunikation zwischen den 

für SoHO und gegebenenfalls den für andere einschlägige Sektoren zuständigen 

Behörden in Bezug auf die Zulassung und Überwachung von SoHO oder aus SoHO 

hergestellten Produkten zu vereinbaren. Es sollte ▌ in der Verantwortung der 

Mitgliedstaaten liegen, im Einzelfall über den Regulierungsstatus einer Substanz, 

eines Produkts oder einer Tätigkeit zu entscheiden. Um jedoch in allen 

Mitgliedstaaten einheitliche Entscheidungen in Grenzfällen sicherzustellen, sollten 

die für SoHO zuständigen Behörden, wenn sie sich dafür entscheiden, den 

Stellungnahmen des SoHO-Koordinierungsgremium nicht zu folgen, ihre 

Entscheidungen begründen, und die Kommission sollte auf ordnungsgemäß 

begründeten Antrag eines Mitgliedsstaats oder auf Eigeninitiative entscheiden 

können, wie der Regulierungsstatus einer bestimmten Substanz, eines bestimmten 

Produkts oder einer bestimmten Tätigkeit gemäß dieser Verordnung eingestuft wird. 
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(41)  Um dem Grundsatz zu entsprechen, dass mit dem menschliche Körper und seinen 

Teilen als solchen kein finanzieller Gewinn erzielt werden darf, und um somit ein 

Spendesystem zu unterstützen, dem SoHO-Spender und SoHO-Empfängern 

vertrauen können, sollten die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen 

können, um sicherzustellen, dass SoHO-Einrichtungen bei der Berechnung der 

Gebühren für ihre technischen Dienste und bei der Finanzverwaltung ihrer 

Dienstleistungen transparent sind. In diesem Zusammenhang sollte es möglich 

sein, unter anderem auf die Kosten für Tests, Verarbeitung, Lagerung, Verteilung, 

Personal und Beförderung, Infrastruktur und Verwaltung sowie auf die 

Notwendigkeit von Investitionen in modernste Verfahren und Ausrüstungen Bezug 

zu nehmen, um die langfristige Tragfähigkeit der angebotenen Dienstleistungen 

sicherzustellen.  
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(42) Die für SoHO zuständigen Behörden sollten in Bezug auf die unter diese 

Verordnung fallenden SoHO-Einrichtungen und -Tätigkeiten regelmäßig und mit 

angemessener Häufigkeit SoHO-Überwachungstätigkeiten auf der Grundlage einer 

Risikobewertung durchführen. Die Häufigkeit der SoHO-Überwachungstätigkeiten 

und die Art und Weise, in der Inspektionen durchgeführt werden, sollten von den 

für SoHO zuständigen Behörden festgelegt werden, wobei das Ausmaß der 

Kontrolle dem Risiko und dem in den verschiedenen Situationen zu erwartenden 

Grad der Einhaltung von Vorschriften angepasst werden sollte, wobei auch mögliche 

Verstöße gegen diese Verordnung durch betrügerische oder sonstige rechtswidrige 

Praktiken und anhand der Vorgeschichte bezüglich der Einhaltung von Vorschriften 

zu berücksichtigen sind. Dementsprechend sollte bei der Planung der SoHO-

Überwachungstätigkeiten die Wahrscheinlichkeit der Nichteinhaltung von 

Vorschriften in Bezug auf sämtliche Bestimmungen dieser Verordnung 

berücksichtigt werden. 
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(43) Eine Vielzahl öffentlicher und privater Einrichtungen hat Einfluss auf die Qualität, 

Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität von SoHO, auch wenn sie selbst 

keine SoHO lagern. Viele Einrichtungen führen eine einzelne SoHO-Tätigkeit aus, 

z. B. die Gewinnung oder die Testung von SoHO-Spendern im Auftrag einer oder 

mehrerer Einrichtungen, die SoHO lagern. Das Konzept der SoHO-Einrichtungen 

umfasst ein breites Spektrum an Einrichtungen, von SoHO-Spenderregistern bis hin 

zu Krankenhäusern oder Kliniken, in denen SoHO bei Empfängern verwendet 

werden oder Geräte zur Verarbeitung von SoHO am Krankenbett des SoHO-

Empfängers eingesetzt werden. Die Registrierung all dieser SoHO-Einrichtungen 

sollte sicherstellen, dass die für SoHO zuständigen Behörden einen klaren Überblick 

über den Bereich und seinen Umfang haben und erforderlichenfalls 

Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen können. Die Registrierung einer SoHO-

Einrichtung sollte sich auf die juristische Person beziehen, unabhängig von der 

Anzahl der mit der Einrichtung verbundenen physischen Standorte. Tätigkeiten, die 

in einem persönlichen Umfeld durchgeführt werden, wie z. B. Stillen oder die 

Abgabe von Humanmilch an das Kind eines Freundes oder Verwandten, sollten 

nicht als SoHO-Tätigkeiten betrachtet werden, wobei es gilt, den Grundsatz der 

freiwilligen und unentgeltlichen Spende zu beachten. Sollten solche Tätigkeiten 

jedoch wiederholt als Dienstleistung für mehrere Personen oder für viele Familien 

durchgeführt werden, sollten sie als SoHO-Tätigkeiten betrachtet werden und in 

den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.  
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(44) Da SoHO-Präparate vor ihrer Freigabe und Verteilung einer Reihe von SoHO-

Tätigkeiten gemäß der gewählten Methode unterzogen werden können, sollten die 

für SoHO zuständigen Behörden SoHO-Präparate bewerten und zulassen, um zu 

bestätigen, dass durch diese spezifische Reihe von Tätigkeiten, die auf diese 

spezifische Weise durchgeführt werden, durchgängig ein hohes Maß an Qualität, 

Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität erreicht wird. Wenn SoHO mit neu 

entwickelten und validierten Gewinnungs-, Testungs- oder Verarbeitungsverfahren 

hergestellt werden, sollte die Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität für 

SoHO-Empfänger durch die Erhebung und Überprüfung von Daten zu klinischen 

Ergebnissen nachgewiesen werden. Der Umfang der dabei geforderten 

Überwachung von klinischen Ergebnissen sollte mit dem Risiko korrelieren, das mit 

den Tätigkeiten verbunden ist, die für dieses SoHO-Präparat und seine Verwendung 

durchgeführt werden. Wenn die mit einem neuen oder geänderten SoHO-Präparat 

verbundenen Risiken für SoHO-Empfänger bzw. für Nachkommen im Fall einer 

medizinisch unterstützten Fortpflanzung vernachlässigbar sind oder aufgrund der 

vorgelegten Nachweise Gewissheit besteht, dass der Nutzen die Risiken überwiegt, 

sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen Anforderungen an die Vigilanz 

ausreichen, um die Qualität und die Sicherheit und Wirksamkeit bzw. 

Funktionalität nachzuweisen. Dies sollte für bewährte SoHO-Präparate gelten, die in 

einer neuen SoHO-Einrichtung eingeführt werden, aber deren Sicherheit und 

Wirksamkeit bzw. Funktionalität durch ihre Verwendung in anderen Einrichtungen 

bereits belastbar nachgewiesen wurde. 
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(45) Für SoHO-Präparate, die ein ▌Risiko darstellen, das mehr als vernachlässigbar ist 

und bei denen der erwartete Nutzen voraussichtlich die Risiken überwiegt, sollte 

der Antragsteller einen Plan für die Überwachung der klinischen Ergebnisse 

vorschlagen, der je nach betreffendem Risiko unterschiedliche Anforderungen 

erfüllen sollte. Die neuesten Leitlinien des Europäischen Direktorats für die Qualität 

von Arzneimitteln und Gesundheitsfürsorge (European Directorate for the Quality of 

Medicines & HealthCare, EDQM), bei dem es sich um ein Direktorat des 

Europarates handelt, sollten bei der Konzeption klinischer Nachbeobachtungspläne 

berücksichtigt werden, deren Umfang und Komplexität dem für das SoHO-Präparat 

ermittelten Risikograd angemessen sein sollte. Im Falle eines geringen Risikos und 

einer positiven Nutzen-Risiko-Bewertung sollte der Antragsteller zusätzlich zu der 

vorgeschriebenen fortlaufenden Vigilanzberichterstattung eine proaktive klinische 

SoHo-Studie mit Überwachung für eine bestimmte Anzahl von SoHO-Empfängern 

organisieren. Bei einem mäßigen ▌ Risiko und einer positiven Nutzen-Risiko-

Bewertung  sollte der Antragsteller zusätzlich zu der obligatorischen 

Vigilanzberichterstattung und der klinischen Nachbeobachtung klinische Prüfstudien 

mit Überwachung vorab festgelegter klinischer Endpunkte vorschlagen. Im Falle 

eines hohen Risikos und einer positiven Nutzen-Risiko-Bewertung sowie in Fällen, 

in denen das Risiko oder der Nutzen aufgrund mangelnder wissenschaftlicher und 

klinischer Daten oder Kenntnisse nicht abgeschätzt werden können, sollten 

klinische SoHO-Studien einen Vergleich mit einer Standardtherapie, idealerweise 

im Rahmen einer Studie, bei der SoHO-Empfänger nach dem Zufallsprinzip einer 

Versuchs- und einer Kontrollgruppe zugeteilt werden. Die für SoHO zuständige 

Behörde sollte die Pläne genehmigen, bevor sie umgesetzt werden, und die 

Ergebnisdaten im Rahmen der Zulassung eines SoHO-Präparats bewerten. Bei 

klinischen SoHO-Studien sollten die Rechte, die Sicherheit, die Würde und das 

Wohlergehen der Patienten stets Vorrang haben, und die klinische SoHO-Studie 

sollte so konzipiert sein, dass sie zu zuverlässigen und belastbaren Daten und 

Schlussfolgerungen führt. 
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(46) Im Interesse der Effizienz sollte es erlaubt sein, Pläne für die Überwachung der 

klinischen Ergebnisse unter Verwendung des im Arzneimittelsektor etablierten 

Rahmens für klinische Prüfungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 

▌durchzuführen, ohne den Regulierungsstatus der betreffenden SoHO zu ändern, 

wenn die SoHO-Einrichtungen dies wünschen. Während es den Antragstellern 

offensteht, die bei der Umsetzung der Pläne für die Überwachung der klinischen 

Ergebnisse erhobenen klinischen Daten selbst zu erfassen, sollte es ihnen auch 

gestattet sein, bestehende klinische Register zur Erfassung dieser Daten zu nutzen, 

wenn diese Register von der für SoHO zuständigen Behörde hinsichtlich der 

Zuverlässigkeit ihrer Verfahren für das Datenqualitätsmanagement überprüft oder 

von einer externen Einrichtung zertifiziert wurden. Es ist von entscheidender 

Bedeutung, dass es ein Register genehmigter klinischer Studien mit SoHO auf 

Unionsebene gibt, um die Teilnahme von Patienten an solchen klinischen SoHO-

Prüfungen zu erleichtern, Studien in mehreren Zentren zu fördern und die 

Zusammenarbeit auszubauen und so belastbarere Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen zu erzielen und um das generierte Wissen anderen 

Forschenden, Angehörigen der Gesundheitsberufe, den Teilnehmern selbst und 

der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
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(47) Um Innovationen zu erleichtern und den Verwaltungsaufwand zu verringern, sollten 

die für SoHO zuständigen Behörden über die SoHO-Plattform der EU 

untereinander Informationen über neu zugelassene SoHO-Präparate und die für diese 

Zulassungen verwendeten Nachweise austauschen, auch zur Validierung 

zertifizierter Medizinprodukte, die für die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung oder 

Verwendung von SoHO bei SoHO-Empfängern verwendet werden. Ein solcher 

Informationsaustausch könnte es den für SoHO zuständigen Behörden ermöglichen, 

frühere Zulassungen anzuerkennen, die anderen SoHO-Einrichtungen, auch in 

anderen Mitgliedstaaten, erteilt wurden, und so die Anforderungen an die Erbringung 

von Nachweisen erheblich verringern. Die für SOHO zuständigen Behörden sollten 

über die SoHO -Plattform der EU ferner Informationen über genehmigte klinische 

Studien mit SoHO austauschen. 
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(48) Die für SOHO zuständigen Behörden sollten die in ihrem Hoheitsgebiet registrierten 

SoHO-Einrichtungen regelmäßig überprüfen und sicherstellen, dass diejenigen 

Einrichtungen, in denen ▌  sowohl die Verarbeitung als auch die Lagerung, die 

Freigabe, Einfuhr oder die Ausfuhr von SoHO erfolgt, vor Aufnahme dieser 

Tätigkeiten inspiziert und als SoHO-Betriebsstätten zugelassen werden. Die 

Erlaubnis der SoHO-Betriebsstätte sollte sich auf die juristische Person beziehen, 

auch wenn eine SoHO-Betriebsstätte mehrere physische Standorte hat. Für die 

SoHO-Tätigkeiten, die von SoHO-Einrichtungen durchgeführt werden, die nicht der 

Definition einer SoHO-Betriebsstätte entsprechen, sollten die für SoHO zuständigen 

Behörden die Auswirkungen auf die Qualität, Sicherheit▌ und Wirksamkeit bzw. 

Funktionalität prüfen und entscheiden, ob bestimmte SoHO-Einrichtungen aufgrund 

des mit ihren Tätigkeiten verbundenen Risikos oder Umfangs den für SoHO-

Betriebsstätten geltenden Erlaubnis- und Inspektionsverfahren unterliegen sollten. 

Ebenso könnten SoHO-Einrichtungen, die wegen der Nichteinhaltung von Melde- 

oder anderen Pflichten eine negative Vorgeschichte haben, geeignete Kandidaten für 

Erlaubnisse und Inspektionen sein.  
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(49) Was die Standards hinsichtlich des Schutzes von SoHO-Spendern, SoHO-

Empfängern und Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung 

betrifft, so sollte diese Verordnung Vorschriften für deren Umsetzung vorsehen. Da 

Risiken und Technologien Änderungen unterworfen sind, sollten diese Vorschriften 

eine effiziente und reaktionsschnelle Übernahme der aktuellsten, auf den 

verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Leitlinien für die 

Umsetzung der in dieser Verordnung festgelegten Standards erleichtern. Für die 

Zwecke dieser Verordnung sollte rekonstruktive Chirurgie nicht als ästhetische 

Verwendung gelten. Wenn zu bestimmten Verfahren keine Unionsvorschriften 

bestehen, die zur Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Standards 

anzuwenden und zu befolgen sind, sollte die Einhaltung der Leitlinien des 

Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

(ECDC) und des EDQM als geeignete Möglichkeit betrachtet werden, die Einhaltung 

▌dieser Verordnung und der darin vorgesehenen Standards zur Sicherstellung eines 

hohen Maßes an Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität 

nachzuweisen. Die nationalen SoHO-Behörden sind durch ihre Vertretung in den 

Leitungsgremien des ECDC und des EDQM an der Ausarbeitung dieser Leitlinien 

beteiligt. Die Mitgliedstaaten sollten andere Leitlinien als Referenz für SoHO-

Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet erlassen können. Beim Erlass solcher 

anderen Leitlinien sollten die Mitgliedstaaten prüfen und dokumentieren, dass mit 

diesen anderen Leitlinien die in dieser Verordnung festgelegten Standards erfüllt 

werden. Bei technischen Detailfragen, für die weder das Unionsrecht noch das 

ECDC oder das EDQM technische Leitlinien oder Vorschriften festgelegt haben und 

für die keine anderen Leitlinien verfügbar sind, sollten SoHO-Einrichtungen eine 

lokal festgelegte Vorschrift anwenden, die mit den einschlägigen international 

anerkannten Leitlinien und verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen im 

Einklang steht und geeignet ist, jegliche ermittelten Risiken zu mindern. 
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(50) Das EDQM ist ein struktureller Teil des Europarates und agiert im Rahmen des 

Teilabkommens über das Europäische Arzneibuch. Der Wortlaut des 

Übereinkommens über die Ausarbeitung eines Europäischen Arzneibuchs (ETS 

Nr. 050), das mit dem Beschluss 94/358/EG des Rates10 angenommen wurde, gilt als 

Wortlaut des Teilabkommens über das Europäische Arzneibuch. Die Mitgliedstaaten 

des Europarates, die das Übereinkommen über die Ausarbeitung eines Europäischen 

Arzneibuchs unterzeichnet und ratifiziert haben, sind die Mitgliedstaaten des 

Teilabkommens über das Europäische Arzneibuch und damit Mitglieder der 

zwischenstaatlichen Gremien, die im Rahmen dieses Teilabkommens tätig sind, unter 

anderem die Europäische Arzneibuchkommission, der Europäische Ausschuss für 

Organtransplantation (CD-P-TO), der Europäische Ausschuss für Bluttransfusionen 

(CD-P-TS) und der Europäische Ausschuss für Arzneimittel und Pharmazeutische 

Betreuung (CD-P-PH). Das Übereinkommen über die Ausarbeitung des 

Europäischen Arzneibuchs wurde von der Europäischen Union und allen ihren 

Mitgliedstaaten unterzeichnet und ratifiziert, die alle in den entsprechenden 

zwischenstaatlichen Gremien vertreten sind. In diesem Zusammenhang sollte die 

Mitwirkung des EDQM an der Entwicklung und Aktualisierung technischer 

Leitlinien für die Qualität und Sicherheit ▌von Blut, Gewebe und Zellen als 

wichtiger Beitrag im Bereich von SoHO in der Union angesehen werden.  

                                                 
10 Beschluss 94/358/EG des Rates vom 16. Juni 1994 zur Annahme des 

Übereinkommens über die Ausarbeitung eines Europäischen Arzneibuchs im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 158 vom 25.6.1994, S. 17). 
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Diese technischen Leitlinien werden auf der Grundlage wissenschaftlicher 

Erkenntnisse ausgearbeitet, was auch eine Bewertung aktueller 

Forschungsergebnisse einschließt. Sie befassen sich mit Qualitäts- und 

Sicherheitsfragen, die über die Risiken der Übertragung übertragbarer Krankheiten 

hinausgehen, wie z. B. Kriterien für die Eignung von SoHO-Spendern zur 

Verhinderung der Übertragung von Krebs und anderen nicht übertragbaren 

Krankheiten sowie die Sicherstellung der Qualität und Sicherheit ▌bei der 

Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung, Verteilung oder Ausfuhr. Daher sollte die 

Möglichkeit bestehen, diese technischen Leitlinien als ein Instrument zur 

Umsetzung der in dieser Verordnung vorgesehenen ▌Standards zu verwenden. Im 

Rahmen der Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung zwischen der Union und 

dem Europarat unterstützt die Kommission das EDQM durch mehrjährige 

Beitragsvereinbarungen, um wirksam zur Entwicklung und Aktualisierung 

technischer Leitlinien für die Qualität und Sicherheit von SoHO beizutragen. Die 

Kommission sollte verbindliche Vorschriften zur Festlegung unionsweiter 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards erlassen können, wenn festgestellt wird, dass 

ein unionsweit kohärenter Ansatz sichergestellt werden muss. 
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(51) Das ECDC, das durch die Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 eingerichtet wurde, ist eine Agentur der Union mit dem 

Auftrag, den Schutz vor übertragbaren Krankheiten in Europa zu stärken. Die 

Mitwirkung des ECDC an der Entwicklung und Aktualisierung von Leitlinien für die 

Qualität und Sicherheit von SoHO unter dem Gesichtspunkt der Bedrohung durch 

übertragbare Krankheiten sollte als wichtiger Beitrag im Bereich der SoHO in der 

Union angesehen werden▌. Darüber hinaus richtete das ECDC ein Expertennetzwerk 

für die mikrobielle Sicherheit von SoHO ein, das die Umsetzung der in der 

Verordnung (EG) Nr. 851/2004 festgelegten Anforderungen an die Beziehungen des 

ECDC zu den Mitgliedstaaten der Union und den EWR-Mitgliedstaaten in Bezug auf 

die transparente, strategische und operative Zusammenarbeit in technischen und 

wissenschaftlichen Fragen, Überwachungstätigkeiten, die Reaktion auf 

Gesundheitsbedrohungen, wissenschaftliche Stellungnahmen, wissenschaftliche und 

technische Unterstützung, die Erhebung von Daten, die Identifizierung neu 

auftretender Gesundheitsbedrohungen und öffentliche Informationskampagnen im 

Zusammenhang mit der Sicherheit von SoHO sicherstellt. Dieses SoHO-

Expertennetzwerk sollte Auskünfte oder Beratung in Bezug auf relevante Ausbrüche 

übertragbarer Krankheiten, einschließlich jener, die durch den Klimawandel 

verschärft werden, erteilen, insbesondere in Bezug auf die Eignung und Testung von 

SoHO-Spendern und die Untersuchung schwerwiegender unerwünschter 

Reaktionen und Fälle, bei denen der Verdacht auf Übertragung einer übertragbaren 

Krankheit besteht. 

                                                 
11 Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 zur Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten (ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 1). 
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(52) SoHO-Einrichtungen sollten im Rahmen ihrer Arbeitsverfahren und 

Qualitätsmanagementsysteme Aufzeichnungen über ihre Tätigkeiten, 

einschließlich der Arten und Mengen von SoHO, führen und Daten in Bezug auf 

bestimmte SoHO-Tätigkeiten – bzw. zumindest die in der SoHO-Plattform der EU 

enthaltenen Datensätze – melden. In Fällen, in denen von nationalen oder 

internationalen Registern Tätigkeitsdaten erhoben werden, die den für die SoHO-

Plattform der EU festgelegten Kriterien entsprechen, und in denen von den für 

SoHO zuständigen Behörden überprüft wurde, dass diese Register über Verfahren 

für das Datenqualitätsmanagement verfügen, die die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der Daten sicherstellen, sollten die Mitgliedstaaten entscheiden, ob 

die betreffenden SoHO-Einrichtungen die Übermittlung der Tätigkeitsdaten an 

solche Register delegieren können.  

(53) Wird bei Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung mit einer 

Fremdspende eine schwerwiegende genetische Störung festgestellt, die zu 

Zuständen führen könnte, die lebensbedrohlich sind oder eine Behinderung oder 

eine Invalidität zur Folge haben, so kann durch die Übermittlung dieser Information 

die weitere Verwendung von Spenden mit diesem genetischen Risiko verhindert 

werden. Daher ist es in solchen Fällen wichtig, dass relevante Informationen effektiv 

zwischen den SoHO-Einrichtungen ausgetauscht werden und geeignete Maßnahmen 

ergriffen werden. 
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(54) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und mit den 

Grundsätzen, die ▌mit der Charta ▌anerkannt wurden, vor allem mit der Achtung 

der Würde des Menschen und seines Rechts auf Unversehrtheit, dem Verbot, den 

menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung von Gewinnen zu 

nutzen, dem Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten, der Freiheit der Kunst und der Wissenschaft, der unternehmerischen Freiheit, 

der Nichtdiskriminierung, dem Recht auf Schutz der Gesundheit und auf Zugang zu 

Gesundheitsversorgung und den Rechten des Kindes. Um diese Ziele zu erreichen, 

sollten alle Aufsichts- und SoHO-Tätigkeiten stets so durchgeführt werden, dass 

diese Rechte und Grundsätze uneingeschränkt gewahrt bleiben. Das Recht auf Würde 

und Unversehrtheit von SoHO-Spendern, SoHO-Empfängern und Nachkommen 

aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung sollte stets berücksichtigt werden, indem 

unter anderem sichergestellt wird, dass die Einwilligung zur Spende freiwillig erteilt 

wird und die SoHO-Spender oder ihre Vertreter über die beabsichtigte Verwendung 

des gespendeten Materials informiert werden, dass die Kriterien für die Eignung von 

SoHO-Spendern auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, dass die 

Verwendung von SoHO beim Menschen nicht für kommerzielle Zwecke oder mit 

falschen oder irreführenden Informationen über die Wirksamkeit bzw. Funktionalität 

beworben wird, sodass SoHO-Spender und SoHO-Empfänger in voller Kenntnis der 

Sachlage überlegte Entscheidungen treffen können, und dass die Tätigkeiten in 

transparenter Weise durchgeführt werden, wobei die Sicherheit von SoHO-

Spendern, SoHO-Empfängern und Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung im Vordergrund steht. Darüber hinaus sollten die Zuteilung und der 

gleichberechtigte Zugang zu SoHO im Einklang mit dem nationalen Recht auf der 

Grundlage einer objektiven Bewertung des medizinischen Bedarfs erfolgen, sodass 

die Gesundheit von SoHO-Empfängern und Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung nicht durch SoHO-Zuteilungsmaßnahmen 

beeinträchtigt wird, die ihre Würde verletzen. Diese Verordnung sollte daher 

entsprechend Anwendung finden. 
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(55) Aufgrund des besonderen Charakters von SoHO, der sich aus ihrem menschlichen 

Ursprung ergibt, und der zunehmenden Nachfrage nach diesen Substanzen für die 

Verwendung beim Menschen, unter anderem zur Herstellung von Produkten, die 

durch andere Rechtsvorschriften der Union geregelt sind, ▌ist es erforderlich, ein 

hohes Gesundheitsschutzniveau für lebende SoHO-Spender sowie für Empfänger 

und Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung sicherzustellen. 

SoHO sollten von Personen stammen, deren Gesundheitszustand so ist, dass sich aus 

der Spende keine nachteiligen Auswirkungen ergeben. Diese Verordnung sollte 

daher Standards und technische Vorschriften zur Überwachung und zum Schutz 

lebender SoHO-Spender enthalten. Dies ist besonders wichtig, wenn sich aus der 

Spende für den SoHO-Spender erhebliche Gesundheitsrisiken ergeben, etwa 

wenn – wie bei der Spende von Eizellen oder hämatopoetischen Stammzellen aus 

dem peripheren Blut – eine Vorbehandlung mit Arzneimitteln erforderlich ist, 

wenn zur Gewinnung der SoHO – wie bei Knochenmarkspenden – ein 

medizinischer Eingriff erfolgen muss oder wenn es möglich ist, dass SoHO-

Spender – wie bei Blutplasmaspenden – häufig spenden. Da die verschiedenen 

Arten von Spenden für die SoHO-Spender mit Risiken unterschiedlicher Art und 

Tragweite verbunden sind, sollte die Überwachung der Gesundheit der SoHO-

Spender in einem angemessenen Verhältnis zu diesen Risiken stehen.  
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(56) Aufgrund des hohen Schutzbedarfs der Anonymität von SoHO-Spendern und mit 

Blick auf die Rechte von Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung mit einer Fremdspende sollten SoHO-Einrichtungen im Falle einer 

SoHO-Spende durch eine Person, die nicht mit dem beabsichtigten SoHO-

Empfänger verwandt ist, davon absehen, die Identität des SoHO-Spenders 

gegenüber dem SoHO-Empfänger oder den Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung offenzulegen, es sei denn, ein solcher 

Informationsaustausch ist in dem betreffenden Mitgliedstaat zulässig. 
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(57) Nach Artikel 3 der Charta ist es verboten, den menschlichen Körper und Teile 

davon als solche zur Erzielung von Gewinnen zu nutzen. Die Nutzung finanzieller 

Anreize für SoHO-Spenden kann sich auf die Qualität und Sicherheit von SoHO 

auswirken und ein Risiko für die Gesundheit von SoHO-Spendern und -

Empfängern und somit für den Schutz der menschlichen Gesundheit darstellen. 

Unbeschadet der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer 

Gesundheitspolitik und die Organisation des Gesundheitswesens und die 

medizinische Versorgung sollten SoHO-Spenden freiwillig und unentgeltlich 

erfolgen und auf den Grundsätzen der Uneigennützigkeit des SoHO-Spenders und 

der Solidarität zwischen Spender und Empfänger beruhen. Eine solche Solidarität 

sollte auf lokaler und regionaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene und auf 

Unionsebene geschaffen werden, um eine Selbstversorgung mit kritischen SoHO 

zu erreichen und die Verantwortung für Spenden möglichst gleichmäßig auf die 

Bevölkerung der Union zu verteilen. Durch die Freiwilligkeit und die 

Unentgeltlichkeit von SoHO-Spenden wird zur Achtung der Menschenwürde und 

zum Schutz der besonders gefährdeten Personen in der Gesellschaft beigetragen. 

Ferner wird zu hohen Sicherheitsstandards für SoHO und somit zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit beigetragen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 

Spendensysteme gestärkt. 
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(58) Nicht zuletzt das Bioethische Komitee des Europarats hat in seinem Leitfaden für 

die Umsetzung des grundsätzlichen Verbots der Erzielung eines Gewinns mit dem 

menschlichen Körper und Teilen davon in Bezug auf lebende oder verstorbene 

Spender („Guide for the implementation of the Principle of Prohibition of 

Financial Gain with respect to the human body and its parts, as such, from living 

or deceased donors“) vom März 2018 anerkannt, dass finanzielle Gewinne 

vermieden werden sollten, eine Entschädigung hingegen möglich sein sollte, um 

zu verhindern, dass SoHO-Spendern durch ihre Spende ein finanzieller Nachteil 

entsteht. Daher sollte eine Entschädigung zur Beseitigung eines solchen Risikos 

als angemessen erachtet werden, sofern sie für finanzielle Neutralität sorgen soll 

und dem SoHO-Spender weder einen finanziellen Gewinn verschafft noch einen 

Anreiz dafür bietet, relevante Aspekte seiner Krankengeschichte oder seiner 

Verhaltensweisen nicht offenzulegen oder auf eine solche Weise zu spenden, dass 

es zu Risiken für seine eigene Gesundheit oder die Gesundheit potenzieller 

Empfänger kommen könnte, insbesondere durch häufigere Spenden als zulässig. 

Im Rahmen einer Entschädigung sollten im Zusammenhang mit der SoHO-

Spende entstandene Aufwendungen erstattet oder etwaige Verluste ausgeglichen 

werden können, vorzugsweise auf der Grundlage quantifizierbarer Kriterien im 

Zusammenhang mit der SoHO-Spende.  
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Unabhängig von der Form der Entschädigung, auch durch finanzielle und 

nichtfinanzielle Mittel, sollten Entschädigungssysteme nicht dazu führen, dass 

SoHO-Einrichtungen um SoHO-Spender konkurrieren, was auch für den 

grenzüberschreitenden Wettbewerb und insbesondere für den Wettbewerb 

zwischen SoHO-Einrichtungen gilt, die SoHO für unterschiedliche Zwecke 

sammeln, beispielsweise für die Herstellung von Arzneimitteln oder die 

Verwendung beim Menschen als SoHO-Präparate. Durch die Festlegung einer 

Höchstgrenze für Entschädigungen auf nationaler Ebene und die Anwendung 

einer in finanzieller Hinsicht neutralen Entschädigung für den SoHO-Spender 

wird kein Anreiz für SoHO-Spender geschaffen, bei der Spende eine bestimmte 

SoHO-Einrichtung einer anderen vorzuziehen, wodurch das Risiko eines durch 

Unterschiede bei der Entschädigung bedingten Wettbewerbs zwischen SoHO-

Einrichtungen, insbesondere zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen, 

erheblich gemindert wird. Die Mitgliedstaaten sollten die Festlegung solcher 

Bedingungen im Einklang mit dem nationalen Recht an unabhängige Stellen 

delegieren können. Potenzielle SoHO-Spender sollten Informationen darüber 

erhalten können, ob sie ihre Ausgaben erstattet bekommen oder für sonstige 

Verluste entschädigt werden können, und zwar über Informationskanäle wie 

„Häufige-Fragen“-Websites, Informations-E-Mail-Adressen, Telefon-Hotlines, 

oder andere neutrale Kanäle für die Verbreitung sachlicher Informationen. 

Angesichts des Risikos einer Beeinträchtigung der Freiwilligkeit und der 

Unentgeltlichkeit von SoHO-Spenden sollten Hinweise auf 

Entschädigungsregelungen jedoch nicht Gegenstand von Werbe- oder 

Bekanntmachungsmaßnahmen sein, die im Rahmen von Kampagnen zur 

Gewinnung von SoHO-Spendern – etwa über Werbezettel oder Plakate, im 

Fernsehen, in Zeitungen, Zeitschriften oder in sozialen Medien oder über ähnliche 

Kanäle – durchgeführt werden.  
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(59) SoHO-Einrichtungen sollten potenziellen SoHO-Spendern oder Personen, die in 

deren Namen ihre Einwilligung erteilen, keine finanziellen oder sonstigen Anreize 

bieten, da dies dem Grundsatz der Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit der Spende 

zuwiderlaufen würde. Erfrischungen und kleine Geschenke wie Stifte oder 

Anstecker sollten nicht als Anreize betrachtet werden, und die Vorgehensweise, 

SoHO-Spendern solche Erfrischungen und kleinen Geschenke anzubieten, sollte 

als Anerkennung ihrer Bemühungen akzeptiert werden. Andererseits sollten 

Vergütungen oder Vorteile wie etwa die Übernahme von Bestattungskosten oder 

die Zahlung von Krankenversicherungen, die nicht mit der SoHO-Spende 

zusammenhängen, als Anreize betrachtet werden, die dem Grundsatz der 

Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit von Spenden zuwiderlaufen, und folglich 

nicht zulässig sein. 
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(60) Diese Verordnung gilt nicht für Forschungstätigkeiten, bei denen SoHO verwendet 

werden, wenn diese Forschung nicht mit der Verwendung beim Menschen verbunden 

ist, z. B. In-vitro-Forschung oder Forschung an Tieren. Hingegen sollten SoHO, 

wenn sie im Rahmen von Forschungsstudien am menschlichen Körper angewendet 

werden, die Vorschriften dieser Verordnung erfüllen. Um die Wirksamkeit dieser 

Verordnung nicht zu mindern, und insbesondere angesichts der Notwendigkeit, 

ein einheitlich hohes Schutzniveau für SoHO-Spender sowie eine hinreichende 

Verfügbarkeit von SoHO für Empfänger sicherzustellen, sollte die Spende von 

SoHO, die ausschließlich zur Verwendung in der Forschung ohne jegliche 

Verwendung beim Menschen bestimmt ist, ebenfalls den in dieser Verordnung 

festgelegten Standards in Bezug auf freiwillige und unentgeltliche Spenden 

entsprechen. 

(61) Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in SoHO-Spenden und die SoHO-Verwendung 

zu wahren, sollten die SoHO-Informationen, die potenziellen SoHO-Spendern, 

SoHO-Empfängern oder Ärzten über die wahrscheinliche Verwendung und den 

Nutzen bestimmter SoHO bei der Verwendung bei SoHO-Empfängern gegeben 

werden, zuverlässige wissenschaftliche Erkenntnisse genau wiedergeben und diesen 

SoHO unter keinen Umständen ein Sicherheits- oder Wirksamkeits- bzw. 

Funktionalitätsniveau zuschreiben oder unterstellen, das sich nicht durch 

wissenschaftliche Erkenntnisse nachweisen lässt. Damit soll sichergestellt werden, 

dass SoHO-Spender oder ihre Familien nicht durch übertriebene Darstellungen der 

Vorteile zur Spende gezwungen werden und potenziellen SoHO-Empfängern keine 

falschen Hoffnungen gemacht werden, wenn sie über ihre 

Behandlungsmöglichkeiten entscheiden. ▌ 
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(62) Wenn Personen mit intimer körperlicher Beziehung ihre eigenen Samen und 

Eizellen für die medizinisch unterstützte Fortpflanzung verwenden, fallen 

Testungen auf genetische Erkrankungen nicht in den Anwendungsbereich dieser 

Verordnung, da solche Testungen mit besonderen ethischen Bedenken verbunden 

sind, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(63) Wenn Erkenntnisse vorliegen, dass bestimmte Verfahren das Risiko der 

Übertragung bestimmter übertragbarer oder nicht übertragbarer Krankheitserreger 

verringern oder ausschließen, sollten die Qualitäts- und Sicherheitsstandards, mit 

denen die SoHO-Spendereignung durch Bewertungen der SoHO-Spendergesundheit, 

einschließlich Testungen, überprüft wird, sowie die entsprechenden Leitlinien für 

ihre Umsetzung diesen Erkenntnissen Rechnung tragen. ▌ 
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(64) Es ist erforderlich und für alle Beteiligten von Vorteil, Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen über die Bedeutung von SoHO-Spenden auf nationaler 

und Unionsebene zu fördern. Mit diesen Kampagnen sollte eine möglichst breite 

SoHO-Spenderbasis erreicht werden, um eine stabile Versorgung mit kritischen 

SoHO sicherzustellen, und darüber hinaus sollten mit ihnen die 

Unionsbürgerinnen und -bürger dabei unterstützt werden, sich zu entscheiden, 

SoHO-Spender zu werden, und ihren Familien oder gesetzlichen Vertretern ihren 

Willen hinsichtlich SoHO-Spenden nach dem Tod mitzuteilen oder diesen 

festzuhalten. Da es notwendig ist, die Verfügbarkeit von SoHO für medizinische 

Behandlungen sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten und die Union die 

Errichtung von öffentlichen Spendeeinrichtungen unterstützen und die freiwillige 

und unentgeltliche Spende von SoHO, einschließlich Plasma, mit hoher Qualität und 

Sicherheit fördern, was auch die Selbstversorgung in der Union verbessern würde. 

Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten in Betracht ziehen, Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von SoHO in der Union 

sicherzustellen. Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten nachdrücklich dazu 

angehalten, Maßnahmen zu treffen, mit denen ein nachhaltiger Beitrag aller 

relevanten Sektoren, sowohl des öffentlichen als auch des gemeinnützigen Sektors 

zur Bereitstellung von Diensten im Zusammenhang mit SoHO, insbesondere 

kritischen SoHO, und zu den damit verbundenen Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten gefördert wird, sowie solche Maßnahmen zu treffen, mit 

denen die Erschwinglichkeit der in der Union gewonnenen SoHO verbessert wird. 

www.parlament.gv.at



 

 950 

(65) Die COVID-19-Pandemie kann als eine der größten Gesundheitskrisen angesehen 

werden, von der Europa je betroffen war. Sie hat sich in einigen Ländern, deren 

Spendensystem auf einer geringen Zahl von SoHO-Spendern beruht, die dafür 

häufiger spenden als anderswo, negativ auf die Widerstandsfähigkeit der SoHO-

Spenderbasis ausgewirkt. Diese Krise hat die Schwachstellen der Union in sehr 

unterschiedlichen Hinsichten deutlich gemacht, die von der mangelnden 

Koordinierung unter den Mitgliedstaaten, die für die Bewältigung dieser 

Situationen unerlässlich ist, bis zur starken Abhängigkeit der Union von 

Drittländern bei der Entwicklung medizinischer Behandlungen reichen. Im Fall 

von SoHO hat sich durch die Pandemie die Zahl der SoHO-Spender und der 

Einfuhren aus Drittländern drastisch reduziert, was in der Union zu Engpässen 

bei einigen SoHO führte und Patienten einer ernsthaften Gefahr aussetzte, weil sie 

nicht angemessen behandelt werden konnten. In diesem Zusammenhang sollten 

die Initiativen für eine starke Europäische Gesundheitsunion insbesondere in 

Bezug auf die Versorgung mit SoHO auf eine europäische Selbstversorgung 

hinarbeiten, um das Risiko von Engpässen bei kritischen SoHO zu begrenzen. Die 

gewonnenen Erkenntnisse und die daraus resultierenden Maßnahmen auf 

Unionsebene sollten als Grundlage für die Prävention, Erkennung und 

Bewältigung künftiger Gesundheitskrisen dienen. In der Verordnung (EU) 

2022/2371 des Europäischen Parlaments und des Rates12 sind die zu diesem Zweck 

zu befolgenden Leitlinien festgelegt. Um die europäische Selbstversorgung in 

Bezug auf SoHO zu stärken, sollten die Mitgliedstaaten dazu angehalten werden, 

ihre Gewinnungskapazitäten und ihre Spenderbasis für kritische SoHO, 

insbesondere Plasma, zu vergrößern, indem sie gemeinnützige und öffentliche 

Plasmaphereseprogramme entwickeln.  

                                                 
12 Verordnung (EU) 2022/2371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. November 2022 zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU (ABl. 
L 314 vom 6.12.2022, S. 26). 
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(66) Bei der Ausarbeitung nationaler SoHO-Notfallpläne sollten die Mitgliedstaaten 

mit den einschlägigen Interessenträgern zusammenarbeiten und gegebenenfalls 

die Stellungnahmen des mit Artikel 4 der Verordnung (EU) 2022/2371 

eingesetzten Gesundheitssicherheitsausschusses und des in Artikel 5 der 

Verordnung (EU) 2022/2372 des Rates13 genannten Gesundheitskrisenstabs 

berücksichtigen. Bei der Erstellung und Durchführung nationaler SoHO-

Notfallpläne sollten die Mitgliedstaaten auch von der unterstützenden Rolle der 

zuständigen Kommissionsdienststellen wie der Europäischen Behörde für die 

Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen, den 

Risikobewertungen und Empfehlungen des ECDC und den Leitlinien des EDQM 

profitieren. Nationale SoHO-Notfallpläne könnten als Vorsorge- und 

Reaktionsmaßnahmen die Vorratshaltung bestimmter SoHO umfassen, soweit dies 

möglich und angemessen ist. 

                                                 
13 Verordnung (EU) 2022/2372 des Rates vom 24. Oktober 2022 über einen Rahmen 

zur Gewährleistung der Bereitstellung von krisenrelevanten medizinischen 
Gegenmaßnahmen im Falle einer gesundheitlichen Notlage auf Unionsebene 
(ABl. L 314 vom 6.12.2022, S. 64). 
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(67) Um die nachhaltige Selbstversorgung mit kritischen SoHO sicherzustellen, sollten 

die Mitgliedstaaten nationale SoHO-Notfallpläne erstellen, in denen Maßnahmen 

für den Fall festgelegt sind, dass die Versorgungslage bei kritischen SoHO eine 

ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt oder darstellen könnte. 

Diese Pläne sollten Maßnahmen, die sich auf die Nachfrage nach kritischen 

SoHO auswirken, Strategien zur Gewinnung und Bindung von Spendern sowie 

Wege der Zusammenarbeit zwischen den für SoHO zuständigen Behörden, 

Sachverständigen und einschlägigen Interessenträgern umfassen. Nationale 

SoHO-Notfallpläne tragen zur europäischen Selbstversorgung bei der Versorgung 

mit kritischen SoHO bei. Durch die Bereitstellung von Schulungen und besseren 

Informationen für die verschreibenden Ärzte ließe sich das Risiko einer unnötigen 

Verwendung von SoHO beim Menschen verringern. Darüber hinaus ist es wichtig, 

dass die Mitgliedstaaten die Sicherheit der Patienten erhöhen, indem sie die mit 

der Verwendung von SoHO beim Menschen verbundenen Risiken minimieren und 

die Behandlungsergebnisse verbessern und gleichzeitig eine ausreichende 

Versorgung mit SoHO sicherstellen und den finanziellen Druck auf die 

Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten verringern. Einige Mitgliedstaaten tun 

dies u. a. im Rahmen der Praxis des Patient Blood Management, wie sie von der 

Weltgesundheitsorganisation unterstützt wird. 
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(68) In Fällen, in denen die Verfügbarkeit kritischer SoHO oder aus kritischen SoHO 

hergestellter Produkte von potenziellen kommerziellen Interessen abhängt, z. B. im 

Zusammenhang mit der Herstellung und Verteilung von aus Plasma gewonnenen 

Produkten, besteht die Gefahr, dass die Interessen der Patienten und der 

Forschung nicht im Vordergrund stehen und somit die Qualität und Sicherheit 

von SoHO, SoHO-Spendern und -Empfängern gefährdet werden. Es könnte sogar 

Situationen geben, in denen bestimmte, nur geringfügig rentable Produkte nicht 

mehr hergestellt werden, sodass sie für die Patienten schwer zugänglich sind. 

Daher tragen die Mitgliedstaaten, indem sie alle zumutbaren Anstrengungen für 

eine angemessene und kontinuierliche Versorgung mit kritischen SoHO prüfen, 

dazu bei, das Risiko von Engpässen bei Produkten, die aus kritischen SoHO 

hergestellt werden, zu begrenzen. 

(69) Der Austausch von SoHO zwischen den Mitgliedstaaten ist erforderlich, um einen 

optimalen Zugang für Patienten und eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, 

insbesondere im Falle lokaler Krisen oder Engpässe. Für bestimmte SoHO, bei denen 

SoHO-Spender und -Empfänger aufeinander abgestimmt werden müssen 

(Matching), ist ein solcher Austausch unerlässlich, damit die SoHO-Empfänger die 

erforderliche Behandlung innerhalb eines optimalen Zeitraums erhalten. Dies ist 

beispielsweise der Fall bei hämatopoetischen Stammzellentransplantationen, bei 

denen die Kompatibilität zwischen dem SoHO-Spender und dem SoHO-Empfänger 

hoch sein muss, was eine Koordinierung auf globaler Ebene erfordert, damit jeder 

SoHO-Empfänger eine möglichst große Chance hat, einen kompatiblen SoHO-

Spender zu finden.  
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(70) Um eine koordinierte Anwendung dieser Verordnung zu fördern, sollte ein SoHO-

Koordinierungsgremium eingerichtet werden. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten sollten sich an seinen Tätigkeiten beteiligen und gemeinsam den 

Vorsitz führen. Das SoHO-Koordinierungsgremium sollte dazu beitragen, die 

Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union zu koordinieren, indem es 

unter anderem die Mitgliedstaaten bei der Durchführung von SoHO-

Überwachungstätigkeiten unterstützt. Das SoHO-Koordinierungsgremium sollte sich 

aus Personen zusammensetzen, die von den Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer 

Rolle und ihres Fachwissens in ihren für SoHO zuständigen Behörden benannt 

werden, und sollte auch Experten einbeziehen, die nicht für die für SoHO 

zuständigen Behörden tätig sind, wenn es um spezifische Aufgaben geht, für die der 

Zugang zu einschlägigem fundierten Fachwissen im Bereich der SoHO erforderlich 

ist. Im letzteren Fall sollte in angemessener Weise die Möglichkeit geprüft werden, 

europäische Expertengremien wie das ECDC und das EDQM, bestehende Berufs- 

und Wissenschaftsverbände sowie Spender- und Patientenschutzorganisationen auf 

Unionsebene im Bereich der SoHO einzubeziehen. 
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(71) Für einige Substanzen, Produkte oder Tätigkeiten bestehen in den Mitgliedstaaten 

unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen mit unterschiedlichen 

Anforderungen. Dies führt zu Unklarheiten bei den Betreibern vor Ort, und die 

daraus resultierende Rechtsunsicherheit könnte Fachkreise davon abhalten, neue 

Verfahren zur Aufbereitung und Verwendung von SoHO zu entwickeln. Das SoHO-

Koordinierungsgremium sollte einschlägige Informationen über nationale 

Entscheidungen in Fällen erhalten, in denen Fragen zum Regulierungsstatus von 

SoHO aufgeworfen wurden. Das SoHO-Koordinierungsgremium sollte ein SoHO-

Kompendium der vom SoHO-Koordinierungsgremium oder den für SoHO 

zuständigen Behörden abgegebenen Stellungnahmen und der auf Ebene der 

Mitgliedstaaten getroffenen Entscheidungen führen, damit die für SoHO zuständigen 

Behörden, die den Regulierungsstatus einer bestimmten Substanz, eines bestimmten 

Produkts oder einer bestimmten Tätigkeit ▌ prüfen, bei ihrer Entscheidungsfindung 

auf dieses SoHO-Kompendium zurückgreifen können. Das SoHO-

Koordinierungsgremium sollte auch vereinbarte bewährte Verfahren dokumentieren, 

um ein einheitliches Vorgehen innerhalb der Union zu unterstützen. Es sollte 

außerdem mit gleichwertigen Stellen auf Unionsebene zusammenarbeiten, die im 

Rahmen anderer Rechtsvorschriften der Union eingerichtet wurden, um eine 

koordinierte und kohärente Anwendung dieser Verordnung zwischen den 

Mitgliedstaaten und im Zusammenhang mit benachbarten Rechtsrahmen zu 

erleichtern. Die Kommission sollte das SoHO-Koordinierungsgremium bei seiner 

Zusammenarbeit mit ähnlichen Beratungsgremien, die für die Abgabe einer 

Stellungnahme zum Regulierungsstatus von Produkten im Rahmen anderer 

einschlägiger Rechtsvorschriften der Union zuständig sind, unterstützen, 

insbesondere durch die Organisation von Sitzungen, die mindestens einmal 

jährlich stattfinden sollten. Solche Sitzungen sollten dazu beitragen, das 

Verständnis zu fördern und die Effizienz und wissenschaftliche Übereinstimmung 

mit anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der Union sowie die Kohärenz mit 

den verschiedenen im Rahmen anderer Rechtsvorschriften der Union festgelegten 

Mechanismen für den Regulierungsstatus sicherzustellen. Diese Maßnahmen 

sollten einen kohärenten sektorübergreifenden Ansatz fördern und Innovationen im 

Bereich der SoHO erleichtern. 
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(72) Die ▌ Kommission sollte die notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse haben, um 

Kontrollen in Bezug auf die wirksame Anwendung der einschlägigen in dieser 

Verordnung festgelegten Anforderungen durch die Mitgliedstaaten durchführen zu 

können. Die Kontrollen könnten auf unterschiedliche Weise, z. B. in Form von 

Audits, Überprüfungen vor Ort oder Befragungen, und in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten organisiert werden, um den Verwaltungsaufwand zu 

begrenzen. Sie sollten auch dazu dienen, die Durchsetzungspraxis sowie 

Durchsetzungsprobleme, Notfälle und neue Entwicklungen in den Mitgliedstaaten zu 

untersuchen und Informationen darüber zu sammeln. Sie sollten von Personal 

durchgeführt werden, das unabhängig ist, in keinem Interessenkonflikt steht und 

insbesondere nicht in einer Situation ist, die direkt oder indirekt seine Fähigkeit 

beeinträchtigen könnte, seine dienstlichen Pflichten unparteiisch zu erfüllen. 

(73) Um den Verwaltungsaufwand für die für SoHO zuständigen Behörden und die 

Kommission zu begrenzen, sollte die Kommission eine Online-Plattform (im 

Folgenden „SoHO-Plattform der EU“) einrichten, um die rechtzeitige Übermittlung 

von Daten und Berichten zu erleichtern. Die SoHO-Plattform der EU sollte dazu 

beitragen, die Transparenz der Berichtstätigkeiten und der SoHO-

Überwachungstätigkeiten zu verbessern und den Informationsaustausch zwischen 

den einschlägigen Parteien zu fördern, wozu auch Entscheidungen über den 

Regulierungsstatus von Substanzen, Produkten oder Tätigkeiten gehören. Die 

SoHO-Plattform der EU sollte der breiten Öffentlichkeit auch als 

vertrauenswürdige Quelle von Informationen über die Arbeit des SoHO-

Koordinierungsgremiums, der nationalen SoHO-Behörden, Expertengremien, 

einschließlich des EDQM und des ECDC sowie der SoHO-Einrichtungen dienen. 

Die SoHO-Plattform sollte ferner für den Austausch bewährter Verfahren in 

Bezug auf SoHO-Überwachungstätigkeiten genutzt werden, die vom SoHO-

Koordinierungsgremium dokumentiert und veröffentlicht werden. 

www.parlament.gv.at



 

 957 

(74) Da die SoHO-Plattform der EU die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

einschließlich Gesundheitsdaten, erfordert, wird sie unter Wahrung der Grundsätze 

des Datenschutzes konzipiert. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte auf 

das zur Erreichung der Ziele und zur Erfüllung der Verpflichtungen dieser 

Verordnung erforderliche Maß beschränkt sein. Der Zugang von SoHO-

Einrichtungen, für SoHO zuständigen Behörden, Mitgliedstaaten oder der 

Kommission zur SoHO-Plattform der EU sollte auf das Maß beschränkt werden, das 

zur Durchführung der in dieser Verordnung festgelegten SoHO-bezogenen 

Tätigkeiten erforderlich ist. 

(75) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung sollte 

strengen Vertraulichkeitsgarantien unterliegen und den Vorschriften über den Schutz 

personenbezogener Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, gemäß der 

Verordnungen (EU) 2016/67914 und (EU) 2018/172515 des Europäischen Parlaments 

und des Rates entsprechen. 

                                                 
14 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1).  

15 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(76) SoHO stehen definitionsgemäß mit Personen im Zusammenhang, und es gibt 

Umstände, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten ▌ erforderlich 

sein kann, um die Ziele und Anforderungen dieser Verordnung zu erreichen, 

insbesondere die Bestimmungen über die Vigilanz und die Kommunikation unter den 

für SoHO zuständigen Behörden. Hinsichtlich der Verarbeitung solcher 

personenbezogenen Daten sollte die vorliegende Verordnung eine Rechtsgrundlage 

gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/679 bieten und gegebenenfalls die 

Bedingungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i der genannten Verordnung 

erfüllen. In Bezug auf die von der Kommission verarbeiteten personenbezogenen 

Daten sollte die vorliegende Verordnung eine Rechtsgrundlage gemäß Artikel 5 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 bieten und gegebenenfalls die Bedingungen gemäß 

Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe i der genannten Verordnung erfüllen. Daten über die 

Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität neuer SoHO-Präparate ▌ 

sollten unter Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen ebenfalls ausgetauscht 

werden, um eine Aggregierung auf Unionsebene zu ermöglichen, damit solidere 

Erkenntnisse über ▌ SoHO-Präparate gewonnen werden können. Sämtliche 

Datenverarbeitungstätigkeiten sollten auf das zur Einhaltung dieser Verordnung zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit erforderliche und angemessene Maß beschränkt 

sein. Daten, die über SoHO-Spender, SoHO-Empfänger und Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung erhoben werden, sollten daher auf das 

erforderliche Minimum beschränkt und pseudonymisiert werden. SoHO-Spender, 

SoHO-Empfänger und Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung 

sollten über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich 

Gesundheitsdaten, im Einklang mit den Anforderungen der Verordnungen (EU) 

2016/679 und (EU) 2018/1725 und insbesondere gemäß den Bestimmungen dieser 

Verordnung informiert werden, auch über die Möglichkeit von Ausnahmefällen, in 

denen die Umstände eine solche Verarbeitung erfordern. 
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(77) Um einen besseren Zugang zu Gesundheitsdaten im Interesse der öffentlichen 

Gesundheit zu ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten den für SoHO zuständigen 

Behörden als für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im Sinne der Verordnung 

(EU) 2016/679 die Befugnis übertragen, Entscheidungen über den Zugang zu 

solchen Daten ▌ zu treffen. 
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(78) Um diese Verordnung erforderlichenfalls durch zusätzliche Standards hinsichtlich 

des Schutzes von SoHO-Spendern, SoHO-Empfängern und Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung, mit denen den technischen und 

wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich der SoHO Rechnung getragen wird, 

und durch zusätzliche Vorschriften über die Erlaubnis einführender SoHO-

Betriebsstätten, über die Pflichten einführender SoHO-Betriebsstätten und die von 

ihnen anzuwendenden Verfahren, sowie über den Datenschutz zu ergänzen ▌, sollte 

der Kommission die Befugnisübertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung16 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
16 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(79) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung im Hinblick 

auf ▌ die Beantragung von Erlaubnissen als einführende SoHO-Betriebsstätte, die 

Erhebung und Meldung von Tätigkeitsdaten durch SoHO-Einrichtungen, die für die 

Rückverfolgbarkeit mindestens erforderlichen Daten, das Europäische 

Kodierungssystem ▌ und die allgemeinen Funktionen der SoHO-Plattform der EU 

sicherzustellen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden. Zur Sicherstellung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung, einschließlich bei der Bestimmung des Regulierungsstatus einer 

Substanz, eines Produkts oder einer Tätigkeit, bei dem Datensatz für die 

Registrierung von SoHO-Einrichtungen auf der SoHO-Plattform der EU, der 

Zulassung von SoHO-Präparaten, der gemeinsamen Elemente für das 

Qualitätsmanagementsystem von SoHO-Einrichtungen und bei den Inspektionen 

von SoHO-Betriebsstätten, der Konsultation und Koordinierung im Zusammenhang 

mit der Vigilanz, der Umsetzung der Standards für den Schutz von SoHO-

Spendern, insbesondere in Bezug auf die Häufigkeit von Spenden, wenn eine 

solche Häufigkeit ein Risiko birgt, bei SoHO-Empfängern und Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung, der Verwaltung und den Aufgaben des 

SoHO-Koordinierungsgremiums und den Übergangsbestimmungen für SoHO-

Präparate, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden.  
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Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates17 ausgeübt werden. Zusätzlich zu den 

Durchführungsrechtsakten, die sich unmittelbar auf den Schutz der menschlichen 

Gesundheit beziehen und daher in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 4 

Unterabsatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 fallen, sieht die 

vorliegende Verordnung Durchführungsrechtsakte vor, die sich auf Konsultations- 

und Kommunikationsinstrumente, Aufsichtsfunktionen, Rückverfolgbarkeits- und 

Einfuhrvorschriften sowie die Überwachung beziehen, z. B. in Bezug auf 

Tätigkeitsvolumina. Diese Durchführungsrechtsakte werden erhebliche 

Auswirkungen auf die öffentlichen Dienste der Mitgliedstaaten im 

Gesundheitsbereich und auf die praktische Arbeitsweise und Zusammenarbeit 

ihrer Gesundheitsbehörden haben. Daher sollte im Einklang mit Artikel 5 Absatz 4 

Unterabsatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 vorgesehen 

werden, dass die Kommission keinen Durchführungsrechtsakt erlassen kann, 

wenn der mit dieser Verordnung zur Unterstützung der Kommission eingesetzte 

Ausschuss keine Stellungnahme abgibt. 

                                                 
17 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(80) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Sicherstellung der Qualität und 

Sicherheit von SoHO und eines hohen Schutzniveaus für SoHO-Spender durch 

Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für SoHO auf der Grundlage 

gemeinsamer Anforderungen, die in der gesamten Union konsequent umgesetzt 

werden, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen stattdessen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel niedergelegten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. Diese Verordnung sollte auch dazu dienen, 

die Koordinierung unter den Mitgliedstaaten zu verbessern. 
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(81) Es sollten Übergangsbestimmungen festgelegt werden, mit denen ein reibungsloser 

Übergang von den früheren Regelungen für Gewebe und Zellen sowie für Blut und 

Blutbestandteile zu dieser neuen Verordnung sichergestellt wird, insbesondere um 

die Verfahrensweisen an die neuen Anforderungen und an die Änderungen bei den 

Vorschriften über SoHO-Einrichtungen, SoHO-Betriebsstätten und SoHO-Präparaten 

anzupassen, und mit denen verhindert werden soll, dass bereits gespendete SoHO 

unnötigerweise weggeworfen werden. Um für Rechtssicherheit und Klarheit zu 

sorgen, sollte eine Übergangsregelung für Einrichtungen eingeführt werden, die 

bereits vor dem allgemeinen Geltungsbeginn dieser Verordnung benannt, zugelassen, 

akkreditiert oder lizenziert wurden. Insbesondere sollte für die betroffenen 

Einrichtungen Klarheit bezüglich ihres Registrierungs- und Zulassungsstatus sowie 

bezüglich ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten im Rahmen dieser Verordnung 

herrschen, wobei den für SoHO zuständigen Behörden zusätzliche Zeit eingeräumt 

werden sollte, um die einschlägigen Informationen in die mit dieser Verordnung 

eingeführten Systeme zu übertragen. Um einen reibungslosen Übergang zu 

ermöglichen, sollten auch die Aufbereitungsverfahren, die bereits im Rahmen der 

früheren Regelungen zugelassen und rechtmäßig angewandt wurden, weiterhin gültig 

sein, und die SoHO, die bereits vor dem genannten Datum gewonnen und gelagert 

wurden, sollten noch eine gewisse Zeit lang verwendet werden können.  

(82) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und hat am 7. September 2022 eine 

Stellungnahme abgegeben18 — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  

                                                 
18 ABl. C 450 vom 28.11.2022, S. 7. 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden Maßnahmen eingeführt, mit denen hohe Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards für alle zur Verwendung beim Menschen bestimmten Substanzen 

menschlichen Ursprungs (substances of human origin, im Folgenden „SoHO“) und für 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesen Substanzen festgelegt werden. Mit dieser 

Verordnung wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt, insbesondere für SoHO-

Spender, SoHO-Empfänger und Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung, 

unter anderem durch die Stärkung der Kontinuität der Versorgung mit kritischen SoHO. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich  

(1) Diese Verordnung gilt für 

a) SoHO, die zur Verwendung beim Menschen bestimmt sind, und SoHO, die 

zur Herstellung von Produkten verwendet werden, die – wie in Absatz 6 

genannt – unter andere Rechtsvorschriften der Union fallen, und zur 

Verwendung beim Menschen bestimmt sind, 

b) SoHO-Spender, SoHO-Empfänger und Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung, 

c) folgende SoHO-Tätigkeiten, die sich unmittelbar auf die Qualität, Sicherheit 

oder Wirksamkeit bzw. Funktionalität von SoHO auswirken: 

i) Registrierung von SoHO-Spendern, 

ii) Überprüfung der Anamnese der SoHO-Spender sowie ihre 

medizinische Untersuchung, 

iii) Testung der SoHO-Spender oder der Personen, von denen SoHO für 

die autologe Verwendung oder die Verwendung innerhalb einer 

Beziehung gewonnen werden, 
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iv) Gewinnung, 

v) Verarbeitung, 

vi) Qualitätskontrolle, 

vii) Lagerung, 

viii) Freigabe, 

ix) Verteilung, 

x) Einfuhr, 

xi) Ausfuhr, 

xii) Verwendung beim Menschen, 

xiii) Registrierung der klinischen Ergebnisse.  

(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) zur Transplantation bestimmte Organe im Sinne von Artikel 3 Buchstaben h 

und q der Richtlinie 2010/53/EU; 

b) Humanmilch, sofern sie ausschließlich zur Ernährung des eigenen Kindes 

verwendet wird, ohne dass eine Verarbeitung durch eine SoHO-Einrichtung 

erfolgt. 
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(3) Diese Verordnung berührt nicht die nationalen  Rechtsvorschriften, in denen in 

Bezug auf SoHO andere Aspekte als ihre Qualität und Sicherheit sowie die 

Sicherheit der SoHO-Spender geregelt sind. 

(4) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels finden die Bestimmungen 

dieser Verordnung über die Veröffentlichung oder Übermittlung von 

Informationen, insbesondere die diesbezüglichen Verpflichtungen gemäß Artikel 4 

Absatz 2, Artikel 7, Artikel 19 Absatz 3, den Artikeln 29, 31, 41, 63, 64 und 67 

sowie Artikel 81 Absatz 3 Buchstabe b, keine Anwendung, wenn eine solche 

Veröffentlichung oder Mitteilung eine Gefahr für die nationale Sicherheit und 

Verteidigung mit sich bringen könnte. 

▌ 

(5) In Fällen von SoHO, die zur autologen Verwendung bestimmt sind, in denen 

a) die SoHO vor der Verwendung beim Menschen verarbeitet oder gelagert 

werden, ist diese Verordnung anwendbar, 

▌ 

b) die SoHO vor der Verwendung beim Menschen weder verarbeitet noch 

gelagert werden, ist diese Verordnung nicht anwendbar. 
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(6) Im Falle von SoHO, die für die Zwecke der Herstellung von Medizinprodukten, 

geregelt durch die Verordnung (EU) 2017/745, ▌Arzneimitteln, geregelt durch die 

▌Richtlinie 2001/83/EG, ▌Arzneimitteln für neuartige Therapien, geregelt durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1394/2007, oder Prüfpräparaten, geregelt durch die 

Verordnung (EU) Nr. 536/2014, gewonnen werden, gelten die Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung, die für die in Absatz 1 Buchstabe c Ziffern i bis iv und 

viii genannten SoHO-Tätigkeiten gelten. Soweit die in Absatz 1 Buchstabe c 

Ziffern vii, ix, x und xi des vorliegenden Artikels genannten SoHO-Tätigkeiten bis 

einschließlich ihrer Verteilung an einen Hersteller, die durch andere 

Rechtsvorschriften der Union geregelt sind, auf die in diesem Absatz Bezug 

genommen wird, durchgeführt werden, gilt auch diese Verordnung. 

▌ 

(7) Abweichend von Absatz 6 gelten die Bestimmungen dieser Verordnung über die in 

Absatz 1 Buchstabe c Ziffern iii und iv genannten SoHO-Tätigkeiten, wenn SoHO 

zur Herstellung von Produkten verwendet werden, die durch andere 

Rechtsvorschriften der Union geregelt sind und ausschließlich zur therapeutischen 

Verwendung bei der Person bestimmt sind, bei der die SoHO gewonnen wurden. 
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(8) Enthalten nicht lebensfähige SoHO oder ihre Derivate im Sinne von Artikel 2 

Nummern 16 und 17 der Verordnung (EU) 2017/745 als integralen Bestandteil ein 

Medizinprodukt und kommt den nicht lebensfähigen SoHO oder ihren Derivaten eine 

hauptsächliche Funktion im Zusammenhang mit dem Produkt zu, gilt die vorliegende 

Verordnung für die nicht lebensfähigen SoHO bzw. ihre Derivate und die 

endgültige Kombination unterliegt der vorliegenden Verordnung. Kommt den nicht 

lebensfähigen SoHO oder ihren Derivaten eine unterstützende Funktion bei dem 

Medizinprodukt zu, so gilt diese Verordnung für alle SoHO-Tätigkeiten, denen die 

nicht lebensfähigen SoHO oder ihre Derivate unterzogen werden, bis 

einschließlich der Verteilung zur Integration in das Medizinprodukt, und die 

endgültige Kombination unterliegt der Verordnung (EU) 2017/745. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

▌  

1. „Substanz menschlichen Ursprungs“ oder „SoHO“ (substance of human origin) jede 

Substanz, die ▌aus dem menschlichen Körper gewonnen wird, unabhängig davon, ob 

sie Zellen enthält oder nicht und ob es sich dabei um lebende oder nicht lebende 

Zellen handelt, einschließlich SoHO-Präparate, die aus der Verarbeitung einer 

solchen Substanz hervorgehen; 

2. „kritische SoHO“ eine SoHO, bei der eine unzureichende Versorgung zu ernsten 

Schäden oder zu einem Risiko ernster Schäden für die Gesundheit der Empfänger 

oder zu einer ernsten Unterbrechung der Herstellung von Produkten führt, die – 

wie in Artikel 2 Absatz 6 genannt – unter andere Rechtsvorschriften der Union 

fallen, bei denen eine unzureichende Versorgung zu ernsten Schäden oder zu 

einem Risiko ernster Schäden für die menschliche Gesundheit führt; 

3. „reproduktive SoHO“ menschliche Samen, Eizellen, Ovar- und Hodengewebe, das 

bzw. die für die Verwendung zur medizinisch unterstützten Fortpflanzung oder zur 

Wiederherstellung der endokrinen Funktion bestimmt ist bzw. sind; für die Zwecke 

dieser Begriffsbestimmung gelten Embryonen als reproduktive SoHO, auch wenn 

sie nicht aus dem menschlichen Körper gewonnen werden;  

4. „Blutbestandteil“ einen Bestandteil von Blut wie Erythrozyten, Leukozyten, 

Thrombozyten oder Plasma, der vom Blut abgetrennt werden kann; 

▌  

www.parlament.gv.at



 

 972 

5. „SoHO-Spende“ einen Vorgang, bei dem eine Person freiwillig und altruistisch 

SoHO ihres eigenen Körpers an eine sie benötigende Person abgibt oder in die 

Nutzung dieser SoHO nach ihrem Tod eingewilligt hat; dazu gehören auch die 

erforderlichen medizinischen Formalitäten, die Untersuchung und die 

Behandlungen sowie die Überwachung der SoHO-Spenderin bzw. des SoHO-

Spenders, unabhängig davon, ob diese Spende erfolgreich ist oder nicht; das 

schließt, soweit zutreffend, auch den Fall ein, dass die Einwilligung von einer 

nach nationalem Recht befugten Person erteilt wird; 

6. „SoHO-Spender“ einen lebenden SoHO-Spender oder einen verstorbenen SoHO-

Spender; 

7. „lebender SoHO-Spender“ eine lebende Person, die sich freiwillig bei einer SoHO-

Einrichtung gemeldet hat und ihre Einwilligung zu einer SoHO-Spende zum 

Zweck der Verwendung bei einer anderen Person als ihr selbst erteilt hat – wobei 

Fälle der Verwendung innerhalb einer Beziehung ausgenommen sind –, oder eine 

lebende Person, die von einer Person vertreten wird, die in ihrem Namen im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften die entsprechende Einwilligung 

erteilt hat; 
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8. „verstorbener SoHO-Spender“ eine verstorbene Person, die zur Gewinnung von 

SoHO in eine SoHO-Einrichtung überführt wurde und von der eine entsprechende 

Einwilligung erteilt wurde oder von der eine SoHO-Entnahme gemäß den 

nationalen Rechtsvorschriften zulässig ist; 

9. „SoHO-Empfänger“ die Person, bei der SoHO angewendet werden oder bei der die 

Verwendung von SoHO beim Menschen vorgesehen ist, sei es durch allogene, 

autologe Verwendung oder Verwendung innerhalb einer Beziehung; 

10. „Empfänger“ einen SoHO-Empfänger oder eine Person, die ein aus SoHO 

hergestelltes Produkt erhält, das durch andere Rechtsvorschriften der Union 

geregelt ist, wie in Artikel 2 Absatz 6 genannt; 
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11. „Einwilligung“  

a) die von einem lebenden SoHO-Spender oder einem SoHO-Empfänger 

freiwillig und ohne Zwang erteilte Erlaubnis zur Durchführung einer sie 

betreffenden Handlung;  

b) die freiwillig und ohne Zwang erteilte Erlaubnis einer Person, die die 

Einwilligung im Namen eines lebenden SoHO-Spenders oder eines SoHO-

Empfängers erteilt, der nicht in der Lage ist, eine Einwilligung zu erteilen, 

oder die nach den nationalen Rechtsvorschriften erteilte Genehmigung für 

eine Maßnahme in Bezug auf den lebenden SoHO-Spender oder den SoHO-

Empfänger; oder 

c) die von einer Person, die die Einwilligung erteilt hat, freiwillig und ohne 

Zwang erteilte Einwilligung oder die nach den nationalen 

Rechtsvorschriften erteilte Genehmigung, im Falle eines verstorbenen 

SoHO-Spenders im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

vorzugehen; 

12. „allogene Verwendung“ die Verwendung von SoHO beim Menschen, die von einer 

anderen Person als dem SoHO-Empfänger gewonnen wurde; 
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13. „autologe Verwendung“ die Verwendung von SoHO beim Menschen, wenn die 

SoHO von derselben Person gewonnen wurden, bei der sie angewendet werden; 

14. „Verwendung innerhalb einer Beziehung“ die Verwendung von reproduktiven 

SoHO für die medizinisch unterstützte Fortpflanzung unter Personen mit intimer 

körperlicher Beziehung ▌; 

15. „Fremdspende“ eine Spende reproduktiver SoHO zur medizinisch unterstützten 

Fortpflanzung an einen SoHO-Empfänger, zu dem der SoHO-Spender keine intime 

körperliche Beziehung hat; 

16. „medizinisch unterstützte Fortpflanzung“ jede labortechnische oder medizinische 

Maßnahme, einschließlich aller vorbereitenden Schritte, die den Umgang mit 

reproduktiven SoHO zum Zweck der Erleichterung einer Schwangerschaft oder 

der Erhaltung der Fruchtbarkeit umfasst;  

17. „Erhaltung der Fruchtbarkeit“ den Prozess der Rettung oder des Schutzes der 

reproduktiven SoHO von einem Menschen, die zu einem späteren Zeitpunkt im 

Leben dieser Person verwendet werden soll; 

18. „Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung“ als Ergebnis 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung geborene Kinder▌; 
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19. „Verwendung beim Menschen“ den Vorgang, mit dem das Produkt in den 

menschlichen Körper eingesetzt, implantiert, injiziert, infundiert, transfundiert, 

transplantiert, eingenommen, transferiert ▌, inseminiert oder auf andere Weise mit 

dem menschlichen Körper in Kontakt gebracht wird, um eine biologische 

▌Wechselwirkung mit diesem Körper zu erzeugen; 

20. „Gewinnung von SoHO-Spendern“ jede Tätigkeit, mit der Personen über 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit SoHO-Spenden informiert oder zu SoHO-

Spenden motiviert werden sollen; 

21. „Registrierung von SoHO-Spendern“ die Erfassung von Informationen über einen 

SoHO-Spender, die für die Feststellung einer Übereinstimmung mit einem 

potenziellen SoHO-Empfänger unerlässlich sind, in einem Register und 

gegebenenfalls ihre Übertragung an andere Register; 

22. „Gewinnung“ ein Verfahren, bei dem SoHO von einer Person ▌erhalten werden, 

einschließlich aller vorbereitenden Schritte, wie der Hormonbehandlung, die 

erforderlich sind, um das Verfahren in einer SoHO-Einrichtung oder unter deren 

Aufsicht zu erleichtern; 

23. „Verarbeitung“ alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Handhabung von SoHO, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Waschen, Formen, Trennen, 

▌Dekontaminieren, Sterilisieren, Konservieren und Verpacken, mit Ausnahme der 

vorbereitenden Handhabung von SoHO zur sofortigen Verwendung beim 

Menschen während eines chirurgischen Eingriffs, ohne dass die SoHO vor ihrer 

Verwendung aus dem chirurgischen Umfeld entfernt werden; 
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24. „Qualitätskontrolle“ die Durchführung einer vorgegebenen Prüfung oder einer 

vorgegebenen Reihe von Prüfungen oder Kontrollen, die der Bestätigung dienen, 

dass ▌ im Voraus festgelegte bzw. vorgegebene Qualitätskriterien erfüllt werden; 

25. „Lagerung“ die Aufbewahrung von SoHO unter angemessenen kontrollierten 

Bedingungen ▌; 

26. „Freigabe“ ein Verfahren, bei dem überprüft wird, ob eine SoHO ▌die festgelegten 

Qualitäts- und Sicherheitskriterien sowie, falls vor der Verteilung oder bis zur 

Lieferung oder Ausfuhr eine Zulassung erforderlich ist, die Bedingungen für die 

Zulassung erfüllt; 

27. „Verteilung“ die innerhalb der Union durchgeführte Lieferung freigegebener SoHO, 

a) die zur Verwendung beim Menschen bestimmt sind, an einem bestimmten 

SoHO-Empfänger in derselben oder einer anderen SoHO-Einrichtung, 

b) die zur Verwendung beim Menschen im Allgemeinen bestimmt sind, ohne 

dass zuvor ein bestimmter SoHO-Empfänger identifiziert wurde, innerhalb 

derselben oder an eine andere SoHO-Einrichtung, 

c) die zur Herstellung von Produkten, die durch andere Rechtsvorschriften der 

Union geregelt sind, auf die in Artikel 2 Absatz 6 Bezug genommen wird, 

bestimmt sind, an einen Hersteller solcher Erzeugnisse; 

28. „Einfuhr“ Tätigkeiten, die durchgeführt werden, um SoHO vor ihrer Freigabe aus 

einem Drittland in die Union zu verbringen; 

29. „in einem Drittland ansässiger Anbieter“ eine Organisation mit Sitz außerhalb der 

Union, die mit der Lieferung von SoHO oder mit der Durchführung von 

Tätigkeiten, die die Qualität und Sicherheit der eingeführten SoHO beeinflussen 

könnten, beauftragt ist; 
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30. „Ausfuhr“ Tätigkeiten, durchgeführt werden, um SoHO aus der Union in ein 

Drittland zu verbringen; 

31. „Registrierung der klinischen Ergebnisse“ die Verwaltung eines klinischen 

Registers, in dem Informationen über die Ergebnisse der Umsetzung eines Plans 

für die Überwachung der klinischen Ergebnisse erfasst werden, einschließlich der 

Übermittlung dieser Informationen an andere Register; 

32. „Plan für die Überwachung der klinischen Ergebnisse“ ein Programm zur 

Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität eines SoHO-

Präparats nach der Verwendung beim Menschen; 

33. „SoHO-Einrichtung“ eine Einrichtung, die in der Union rechtlich niedergelassen ist 

und eine oder mehrere der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c aufgeführten SoHO-

Tätigkeiten durchführt; 

34. „kritische SoHO-Einrichtung“ eine SoHO-Einrichtung, die Tätigkeiten durchführt, 

die zur Versorgung mit kritischen SoHO beitragen, wobei der Umfang der 

Tätigkeiten so groß ist, dass ihr Ausfall nicht durch die Tätigkeiten anderer SoHO-

Einrichtungen oder alternative Substanzen oder Produkte für Empfänger 

kompensiert werden kann; 
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35. „SoHO-Betriebsstätte“ eine SoHO-Einrichtung, in der mindestens eine der 

folgenden SoHO-Tätigkeiten erfolgt:  

a) sowohl Verarbeitung als auch Lagerung,  

b) Freigabe,  

c) Einfuhr, 

d) Ausfuhr, 

36. „verantwortliche Person“ eine in einer SoHO-Einrichtung benannte Person, die 

dafür verantwortlich ist, die Einhaltung der vorliegenden Verordnung 

sicherzustellen;  

37. „SoHO-Präparat“ eine ▌Art von SoHO,  

a) die einer Verarbeitung und gegebenenfalls einer oder mehreren anderen der 

in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c genannten SoHO-Tätigkeiten unterzogen 

wurde, 

b) eine spezifische klinische Indikation aufweist und 

c) zur Verwendung beim Menschen bei einem SoHO-Empfänger oder zur 

Verteilung bestimmt ist; 
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38. „Zulassung eines SoHO-Präparats“ die förmliche Zulassung eines SoHO-Präparats 

durch eine für SoHO zuständige Behörde;  

39. „Wirksamkeit bzw. Funktionalität von SoHO“ das Ausmaß, in dem mit der 

Verwendung beim Menschen von SoHO das beabsichtigte biologische oder 

klinische Ergebnis beim SoHO-Empfänger erzielt wird;  

40. „klinische Studie mit SoHO“ eine experimentelle Bewertung eines SoHO-

Präparats, mit der darauf abgezielt wird, Schlussfolgerungen zu ihrer Sicherheit 

und Wirksamkeit bzw. Funktionalität zu ziehen.  

41. „SoHO-Kompendium“ ein vom SoHO-Koordinierungsgremium auf dem aktuellen 

Stand gehaltenes Verzeichnis, in dem die auf Ebene der Mitgliedstaaten getroffenen 

Entscheidungen und die von den für SoHO zuständigen Behörden und dem SoHO-

Koordinierungsgremium abgegebenen Stellungnahmen zum Regulierungsstatus 

bestimmter Substanzen, Produkte oder Tätigkeiten erfasst sind und das auf der 

SoHO-Plattform der EU veröffentlicht wird;  
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42. „Vigilanz“ eine Reihe organisierter Überwachungs- und Meldeverfahren in Bezug 

auf unerwünschte Reaktionen und Zwischenfälle; 

43. „Unerwünschte Reaktion“ ein Vorkommnis, das vernünftigerweise mit der Qualität 

oder Sicherheit von SoHO oder ihrer Gewinnung von einem SoHO-Spender oder 

ihrer Verwendung beim Menschen bei einem SoHO-Empfänger in Verbindung 

gebracht werden könnte, das bei einem lebenden SoHO-Spender, ▌einem SoHO-

Empfänger oder Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung zu 

Schäden geführt ▌hat; 

44. „Zwischenfall“ ein Vorkommnis oder einen Fehler im Zusammenhang mit SoHO-

Tätigkeiten, das bzw. der die Qualität oder Sicherheit von SoHO in einer Weise 

beeinträchtigen kann, die das Risiko einer Schädigung eines lebenden SoHO-

Spenders, eines SoHO-Empfängers oder von Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung mit sich bringt; 
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45. „schwerwiegende unerwünschte Reaktion“ eine unerwünschte Reaktion, die eine 

der nachstehenden Folgen ▌ hat: 

a) Tod, 

b) Zustand, der lebensbedrohlich ist oder zu Behinderung oder Invalidität führt, 

einschließlich der Übertragung eines Erregers oder eines toxischen Stoffs, der 

einen solchen Krankheitszustand verursachen könnte, 

c) Übertragung einer genetischen Störung, die  

i) im Falle einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung mit einer 

Fremdspende zu einem Schwangerschaftsverlust geführt hat oder bei 

den Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung zu einem 

Zustand führen könnte, der lebensbedrohlich ist oder eine Behinderung 

oder einen Funktionsverlust zur Folge hat, oder 

ii) im Falle einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung im Rahmen der 

Verwendung innerhalb einer Beziehung aufgrund eines Fehlers bei 

einer genetischen Präimplantationsdiagnostik zu einem 

Schwangerschaftsverlust geführt hat oder bei den Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung zu einem Zustand führen 

könnte, der lebensbedrohlich ist oder eine Behinderung oder eine 

Invalidität zur Folge hat, 
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d) stationäre Behandlung oder Verlängerung einer stationären Behandlung, 

e) Notwendigkeit eines größeren klinischen Eingriffs zur Verhinderung oder 

Verringerung der Auswirkungen eines der in Buchstaben a bis d genannten 

Fälle, 

▌  

f) länger andauernde gesundheitliche Einschränkungen bei einem SoHO-Spender 

nach einer oder mehreren SoHO-Spenden; 
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46. „schwerwiegender Zwischenfall“ ein Zwischenfall, der das Risiko für eine der 

nachstehenden Folgen birgt:  

a) unangemessene Verteilung von SoHO, 

b) Entdeckung eines Defekts bei einer SoHO-Einrichtung, der ein Risiko für 

SoHO-Empfänger oder SoHO-Spender darstellt und der aufgrund 

gemeinsamer Vorgehensweisen, gemeinsamer Dienstleistungen, 

gemeinsamer Lieferungen oder gemeinsamer kritischer Ausrüstung auch 

Auswirkungen auf andere SoHO-Empfänger oder SoHO-Spender haben 

könnte; 

c) Verlust von SoHO, der dazu führt, dass Verwendungen beim Menschen 

verschoben werden oder entfallen müssen,  

d) Verlust von SoHO mit hochgradiger Übereinstimmung oder von SoHO, die 

zur autologen Verwendung bestimmt sind,  

e) Verwechslung von reproduktiven SoHO in der Weise, dass eine Eizelle mit 

dem Samen einer anderen als der vorgesehenen Person befruchtet wird oder 

reproduktive SoHO bei einer anderen als der vorgesehenen SoHO-

Empfängerin angewendet werden,  

f) Verlust der Rückverfolgbarkeit von SoHO;  

▌  
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47. „Zurechenbarkeit“ die Wahrscheinlichkeit, dass eine unerwünschte Reaktion bei 

einem lebenden SoHO-Spender mit dem Verfahren zur Gewinnung oder bei einem 

SoHO-Empfänger oder Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung 

mit der Verwendung der SoHO beim Menschen zusammenhängt; 

48. „Schweregrad“ den Schweregrad einer unerwünschten Reaktion, die für einen 

lebenden SoHO-Spender, einen SoHO-Empfänger oder Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung oder der öffentlichen Gesundheit im 

Allgemeinen Schäden zur Folge hat, oder den Schweregrad eines Zwischenfalls, bei 

dem die Gefahr solcher Schäden besteht; 
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49. „Qualitätsmanagementsystem“ ein formalisiertes System, mit dem Prozesse, 

Verfahren und Zuständigkeiten dokumentiert werden mit dem Ziel, dazu beizutragen, 

dass festgelegte Qualitätsstandards durchgängig erreicht werden; 

50. „beauftragte Stelle“ eine juristische Person, der die für SoHO zuständige Behörde 

gemäß Artikel 9 Absatz 1 bestimmte SoHO-Überwachungstätigkeiten übertragen hat;  

51. „Audit“ eine systematische und unabhängige Prüfung, durch die festgestellt werden 

soll, ob Tätigkeiten und deren Ergebnisse den Rechtsvorschriften und den 

vorgesehenen Regelungen entsprechen und ob solche Regelungen wirksam 

angewendet werden und zur Erreichung der Ziele geeignet sind; 

52. „Inspektion“ eine formale und objektive Kontrolle, die von einer für SoHO 

zuständigen Behörde oder einer beauftragten Stelle durchgeführt wird, um 

festzustellen, ob die Anforderungen der vorliegenden Verordnung und anderer 

einschlägiger Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten eingehalten 

werden ▌;  
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53. „Rückverfolgbarkeit“ die Möglichkeit, SoHO von der Gewinnung bis zur 

Verwendung beim Menschen, zur Entsorgung oder zur Verteilung für die 

Herstellung von Produkten, die durch andere in Artikel 2 Absatz 6 genannte 

Rechtsvorschriften der Union geregelt sind, zu lokalisieren und zu identifizieren; 

54. „Einheitlicher Europäischer Code“ (Single European Code) die eindeutige 

Kennnummer für in der Union verteilte SoHO; 

55. „EDQM-Monografie für SoHO“ eine Spezifikation der kritischen Qualitätsparameter 

eines bestimmten SoHO-Präparats, die vom Europäischen Direktorat für die Qualität 

von Arzneimitteln und Gesundheitsfürsorge (European Directorate for the Quality of 

Medicines and HealthCare, EDQM) des Europarats festgelegt wird; 
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56. „Entschädigung“ den Ausgleich der Verluste oder die Erstattung der 

Aufwendungen, die mit einer SoHO-Spende verbunden sind; 

57. „finanzielle Neutralität der Spende“ die Tatsache, dass dem SoHO-Spender durch 

die Spende weder ein finanzieller Gewinn noch ein finanzieller Nachteil entsteht; 

58. „Resilienz der SoHO-Spenderbasis“ die Fähigkeit des Systems zur Gewinnung von 

Spenden, sich für eine bestimmte SoHO-Kategorie auf eine große Zahl von SoHO-

Spendern zu stützen; 

59. „europäische Selbstversorgung“ den Grad der Unabhängigkeit der Union von 

Drittländern in Bezug auf die Gewinnung und Verteilung von SoHO und andere 

SoHO-Tätigkeiten im Zusammenhang mit kritischen SoHO. 
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Artikel 4 

Strengere Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet strengere nationale Maßnahmen 

als in dieser Verordnung vorgesehen beibehalten oder einführen, sofern diese 

▌Maßnahmen mit dem Unionsrecht vereinbar sind und in einem angemessenen 

Verhältnis zum Risiko für die menschliche Gesundheit stehen, auch unter 

Berücksichtigung der einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse. 

(2) Die Mitgliedstaaten machen unverzüglich, auch im Internet, ausführliche 

Informationen über die nach Absatz 1 erlassenen strengeren Maßnahmen öffentlich 

zugänglich. Die nationale für SoHO zuständige SoHO-Behörde übermittelt 

ausführliche Informationen über etwaige strengere Maßnahmen an die ▌ SoHO-

Plattform der EU. 
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KAPITEL II 

FÜR SoHO ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN 

Artikel 5 

Benennung der für SoHO zuständigen Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die für SoHO zuständige(n) Behörde(n), der/denen sie 

die Verantwortung für die ▌SoHO-Überwachungstätigkeiten übertragen. Die für 

SoHO zuständigen(n) Behörde(en) muss/müssen von SoHO-Einrichtungen 

unabhängig sein. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann ▌mehr als einer für SoHO zuständigen Behörde auf 

nationaler, regionaler oder lokaler Ebene die Verantwortung für SoHO-

Überwachungstätigkeiten übertragen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für SoHO zuständigen Behörden 

a) über die Autonomie verfügen, unabhängig und unparteiisch zu handeln und 

Entscheidungen zu treffen, wobei sie die in den nationalen Rechtsvorschriften 

festgelegten internen administrativen und organisatorischen Anforderungen 

einhalten müssen, 
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b) über die erforderlichen Befugnisse verfügen, um 

i) die ihnen übertragenen SoHO-Überwachungstätigkeiten 

ordnungsgemäß wahrzunehmen, einschließlich des Zugangs zu den 

Räumlichkeiten, Unterlagen und Proben der SoHO-Einrichtungen und 

etwaiger von einer SoHO-Einrichtung beauftragten Dritter ▌; 

ii) die sofortige Aussetzung oder Einstellung einer SoHO-Tätigkeit 

anzuordnen, die eine unmittelbare Gefahr für SoHO-Spender, SoHO-

Empfänger, die Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung oder die Allgemeinheit darstellt, 

▌  

c) über ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen, operative 

Kapazitäten und Fachkenntnisse, einschließlich des technischen 

Sachverstands, verfügen oder Zugang dazu haben, um die Ziele dieser 

Verordnung zu erreichen und ihren Verpflichtungen aus dieser Verordnung 

nachzukommen, 

d) angemessenen Vertraulichkeitsverpflichtungen, um Artikel 75 zu erfüllen, 

unterliegen. 
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(4) Benennt ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels nur eine für 

SoHO zuständige Behörde, so gilt diese für SoHO zuständige Behörde ebenfalls 

als nationale SoHO-Behörde. Benennt ein Mitgliedstaat gemäß dem genannten 

Absatz mehr als eine für SoHO zuständige Behörde, so benennt er unter ihnen im 

Einklang mit dem nationalen Recht eine einzige nationale SoHO-Behörde. Die für 

nationale SoHO-Behörde kann auch für die in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehene 

Aufgabe zuständig sein. Die Benennung einer einzigen nationalen SoHO-Behörde 

hindert den Mitgliedstaat nicht daran, bestimmte Aufgaben an andere für SoHO 

zuständige Behörden zu übertragen, insbesondere die Behandlung von SoHO-

Schnellwarnungen, damit eine effiziente und flexible Kommunikation 

sichergestellt wird, wenn schwerwiegende unerwünschte Reaktionen oder 

schwerwiegende Zwischenfälle mehr als einen Mitgliedstaat betreffen. 

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln die folgenden Angaben an die SoHO-Plattform der 

EU und halten diese auf dem neuesten Stand: 

▌  

a) Namen und Kontaktangaben der in Absatz 4 genannten nationalen SoHO-

Behörde, 

b) die Namen und die Kontaktdaten aller gemäß Absatz 1 benannten für SoHO 

zuständigen Behörden, die nicht mit der in Absatz 4 genannten nationalen 

SoHO-Behörde identisch sind. 

▌  
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Artikel 6 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit  

(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse handeln die für SoHO 

zuständigen Behörden unabhängig und unparteiisch, im öffentlichen Interesse und 

frei von jeglicher äußeren Einflussnahme, wie etwa politischer Einflussnahme oder 

Einflussnahme der Wirtschaft. 

(2) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter, die die 

SoHO-Überwachungstätigkeiten ausüben, einschließlich der Inspektoren und 

Assessoren, keine ▌ finanziellen oder anderen Interessen haben, die geeignet sind, 

ihre Unabhängigkeit zu beeinträchtigen, und dass sie sich insbesondere nicht in einer 

Situation befinden, die ihre Unparteilichkeit bei der Berufsausübung direkt oder 

indirekt infrage stellen könnte. Mitarbeiter, die SoHO-Überwachungstätigkeiten 

durchführen, geben eine Interessenerklärung ab und aktualisieren diese 

Erklärung regelmäßig. Auf dieser Grundlage ergreifen die für SoHO zuständigen 

Behörden die einschlägigen Maßnahmen, um das Risiko von Interessenkonflikten 

zu mindern. 

▌  
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Artikel 7 

Transparenz 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden müssen 

a) die ihnen übertragenen SoHO-Überwachungstätigkeiten in transparenter 

Weise durchführen, indem sie mindestens die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Veröffentlichungspflichten erfüllen; und 

b) alle Durchsetzungsentscheidungen gemäß Artikel 19 Absätze 7, 8 und 9, 

Artikel 25 Absätze 3, 4 und 5 oder Artikel 27 Absatz 8 Buchstabe h und die 

Gründe dafür öffentlich zugänglich machen, wenn 

i) eine SoHO-Einrichtung diese Verordnung nicht einhält oder  

ii) ein ernsthaftes Risiko für die Sicherheit von SoHO-Spendern, 

Empfängern oder Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung oder für die öffentliche Gesundheit besteht. 

(2) Absatz 1 lässt Artikel 75 und die nationalen Rechtsvorschriften über den Zugang zu 

Informationen unberührt. 

(3) Die für SoHO zuständige Behörde legt die praktischen Vorkehrungen zur 

Umsetzung der in Absatz 1 ▌genannten Transparenzregeln in ihren internen Regeln 

fest. 

▌  
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Artikel 8 

Allgemeine Verantwortlichkeiten und Pflichten der für SoHO zuständigen Behörden 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden sind innerhalb ihres jeweiligen Hoheitsgebiets 

für die ▌SoHO-Überwachungstätigkeiten verantwortlich, mit denen überprüft 

werden soll, ob  

a) die SoHO-Einrichtungen ▌die in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen tatsächlich einhalten und  

b) die SoHO-Präparate ihrer jeweiligen Zulassung entsprechen. 

(2) Die gemäß Artikel 5 Absatz 4 benannte nationale SoHO-Behörde ist für die 

Koordinierung des Informationsaustauschs mit der Kommission und den 

nationalen SoHO-Behörden anderer Mitgliedstaaten sowie für die Wahrnehmung 

der sonstigen Aufgaben gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 4, Artikel 13 

Absätze 2, 3 und 4, Artikel 16 Absatz 1, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 33 Absätze 13 

und 14, Artikel 34 Absatz 2, Artikel 62, Artikel 64 Absatz 3, Artikel 65 Absätze 3 

und 4 und Artikel 68 Absätze 2 und 5 zuständig. Die für SoHO zuständige 

nationale Behörde kann auch für die in Artikel 12 Absatz 1 vorgesehene Aufgabe 

zuständig sein. 
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(3) Die für SoHO zuständigen Behörden müssen ▌: 

a) über angemessen qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter in ausreichender 

Anzahl, entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen, operative 

Kapazitäten und Fachkenntnisse, einschließlich des entsprechenden 

technischen Fachwissens, verfügen oder Zugang dazu haben, um die SoHO-

Überwachungstätigkeiten, für die ihnen die Verantwortung übertragen 

wurde, effizient und wirksam durchführen zu können, 

b) über Verfahren verfügen, mit denen die Einhaltung der 

Vertraulichkeitspflichten nach Artikel 75 sichergestellt wird, 

c) ▌die Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Transparenz, Wirksamkeit, Qualität, 

Zweckmäßigkeit und Kohärenz ihrer SoHO-Überwachungstätigkeiten 

sicherstellen, 

d) über geeignete und ordnungsgemäß gewartete Räumlichkeiten und 

Ausrüstung verfügen, mit deren Hilfe die Mitarbeiter ihre SoHO-

Überwachungstätigkeiten sicher, effizient und wirksam wahrnehmen können, 
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e) über ein Qualitätsmanagementsystem oder standardisierte dokumentierte 

Verfahren für die SoHO-Überwachungstätigkeiten verfügen, für die ihnen die 

Verantwortung übertragen wurde, das bzw. die einen Plan für die Kontinuität 

ihrer Tätigkeiten im Falle von Krisensituationen umfasst bzw. umfassen, die 

die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben beeinträchtigen, 

f) Schulungsprogramme entwickeln und durchführen oder Zugang zu ihnen 

gewähren, mit denen sichergestellt wird, dass das Personal, das SoHO-

Überwachungstätigkeiten durchführt, für seinen jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich angemessen geschult wird, 

g) ihrem Personal die Möglichkeit bieten, an den in Artikel 70 genannten 

Schulungsmaßnahmen der Union teilzunehmen, sofern ein solches 

Schulungsangebot verfügbar und relevant ist. 

▌ 
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Artikel 9 

▌Übertragung bestimmter SoHO-Überwachungstätigkeiten an andere Stellen 

(1) Die Mitgliedstaaten können eine für SoHO zuständige Behörde, die für eine der in 

den Artikeln 20, 22, 27, 28 und 29, Artikel 31 Absatz 1, Artikel 32 Absatz 1, 

Artikel 33 Absätze 2 und 3, Artikel 33 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 33 

Absätze 5, 6 und 8 bis 12 genannten SoHO-Überwachungstätigkeiten zuständig ist, 

ermächtigen, diese SoHO-Überwachungstätigkeit einer oder mehreren anderen 

Stellen (im Folgenden „beauftragte Stellen“) zu übertragen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die beauftragten Stellen über die 

erforderlichen Befugnisse verfügen, um die ihnen übertragenen SoHO-

Überwachungstätigkeiten wirksam durchzuführen und die in Artikel 10 

festgelegten Verpflichtungen zu erfüllen. Die für SoHO zuständigen Behörden, die 

▌SoHO-Überwachungstätigkeiten gemäß Absatz 1 an eine beauftragte Stelle 

▌delegieren, müssen eine schriftliche Vereinbarung mit dieser beauftragten Stelle 

geschlossen haben. 
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(3) Die beauftragenden für SoHO zuständigen Behörden stellen sicher, dass die in 

Absatz 2 genannte schriftliche Vereinbarung mindestens Folgendes enthält: 

a) eine genaue Beschreibung der von der beauftragten Stelle wahrzunehmenden 

SoHO-Überwachungstätigkeiten und der Umstände, unter denen diese 

Tätigkeiten durchgeführt werden sollen,  

b) die Bedingung, dass sich die beauftragte Stelle an 

Zertifizierungsprogrammen oder anderen Schemata auf Unionsebene, sofern 

vorhanden, beteiligt, um die einheitliche Anwendung der Grundsätze der 

guten Praxis in ihrem jeweiligen Sektor sicherzustellen, 

▌ 

c) eine genaue Beschreibung der Vorkehrungen, mit denen eine effiziente und 

wirksame Koordinierung zwischen der übertragenden für SoHO zuständigen 

Behörde und der beauftragten Stelle sichergestellt wird, 

d) Bestimmungen bezüglich der Erfüllung der Pflichten ▌gemäß den Artikeln 10 

und 11, 

e) Bestimmungen über die Beendigung der Übertragung im Falle des 

Widerrufs der Übertragung gemäß Artikel 11. 
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(4) Die für SoHO zuständigen Behörden, die SoHO-Überwachungstätigkeiten gemäß 

Absatz 1 übertragen haben, übermitteln der SoHO-Plattform der EU die Namen 

und Kontaktdaten der beauftragten Stellen samt den Einzelheiten zu den 

übertragenen SoHO-Überwachungstätigkeiten. 

Artikel 10 

Pflichten der beauftragten Stellen 

(1) Beauftragte Stellen, denen ▌SoHO-Überwachungstätigkeiten nach Artikel 9 

übertragen werden, müssen 

a) die in Artikel 8 Absatz 3 genannten Verpflichtungen erfüllen, 

b) den übertragenden für SoHO zuständigen Behörden regelmäßig und auf 

Anfrage dieser übertragenden für SoHO zuständigen Behörden die Ergebnisse 

der von ihnen wahrgenommenen SoHO-Überwachungstätigkeiten mitteilen, 
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c) die übertragenden für SoHO zuständigen Behörden unverzüglich unterrichten, 

wenn die Ergebnisse der übertragenen SoHO-Überwachungstätigkeiten 

Verstöße aufzeigen oder vermuten lassen, es sei denn, in spezifischen 

schriftlichen Regelungen zwischen diesen übertragenden für SoHO 

zuständigen Behörden und den beauftragten Stellen wird etwas anderes 

festgelegt, und 

d) uneingeschränkt mit den übertragenden für SoHO zuständigen Behörden 

zusammenarbeiten, unter anderem durch Gewährung des Zugangs zu ihren 

Räumlichkeiten und ihrer Dokumentation, einschließlich ihrer 

Informationstechnologiesysteme (IT-Systeme). 

(2) Die Artikel 6 und 75 sowie, sofern zutreffend, die Artikel 23 und 30 gelten für 

beauftragte Stellen. 
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Artikel 11 

Pflichten von übertragenden für SoHO zuständigen Behörden 

Die für SoHO zuständigen Behörden, die gemäß Artikel 9 bestimmte SoHO-

Überwachungstätigkeiten an beauftragte Stellen übertragen haben, müssen 

a) regelmäßig Audits ▌bei den beauftragten Stellen durchführen ▌,  

b) die Übertragung, wenn nötig, unverzüglich ganz oder teilweise widerrufen, 

insbesondere in Fällen ▌, in denen 

i) es Hinweise darauf gibt, dass die beauftragten Stellen die ihnen übertragenen 

SoHO-Überwachungstätigkeiten nicht ordnungsgemäß ausführen, 

ii) die beauftragten Stellen keine angemessenen und rechtzeitigen Maßnahmen zur 

Behebung der bei der Durchführung der SoHO-Überwachungstätigkeiten 

festgestellten Mängel ergreifen oder  

iii) es Hinweise darauf gibt, dass die Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit der 

beauftragten Stellen ▌beeinträchtigt ist. 

Die Zeitspanne zwischen den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Audits wird von der 

übertragenden für SoHO zuständigen Behörde festgelegt, wobei die Beteiligung der 

beauftragten Stellen an Zertifizierungsprogrammen oder anderen Schemata nach Artikel 9 

Absatz 3 Buchstabe b sowie der Umfang und die Auswirkungen der übertragenen SoHO-

Überwachungstätigkeiten auf die Qualität und Sicherheit von SoHO zu berücksichtigen 

sind. 
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Artikel 12 

Kommunikation und Koordinierung zwischen den für SoHO zuständigen Behörden 

(1) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine für SoHO zuständige Behörde für die 

Wahrnehmung der SoHO-Überwachungstätigkeiten nach Artikel 5 Absatz 2 

verantwortlich, so sorgt der Mitgliedstaat oder die nationale SoHO-Behörde für eine 

effiziente und wirksame Koordinierung zwischen allen beteiligten für SoHO 

zuständigen Behörden, um in seinem bzw. ihrem gesamten Hoheitsgebiet die 

Kohärenz und Wirksamkeit der dort durchgeführten SoHO-

Überwachungstätigkeiten sicherzustellen. 

(2) Die für SoHO zuständigen Behörden kooperieren innerhalb eines Mitgliedstaats 

mitereinander ▌. Sie übermitteln einander und insbesondere der nationalen SoHO-

Behörde die Informationen, die für die wirksame Wahrnehmung der in dieser 

Verordnung vorgesehenen SoHO-Überwachungstätigkeiten und der Aufgaben der 

nationalen SoHO-Behörde gemäßArtikel 8 Absatz 2 erforderlich sind.  

(3) In Fällen, in denen eine für SoHO zuständige Behörde für eine SoHO-Einrichtung 

eine Stellungnahme zur Anwendbarkeit dieser Verordnung auf eine bestimmte 

Substanz, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Tätigkeit in ihrem 

Hoheitsgebiet abgibt, unterrichtet diese für SoHO zuständige Behörde die nationale 

SoHO-Behörde über die abgegebene Stellungnahme, die ihrerseits das SoHO-

Koordinierungsgremium ▌unterrichtet, damit die Stellungnahme im SoHO-

Kompendium veröffentlicht wird. 
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(4) Auf hinreichend begründetes Ersuchen der nationalen SoHO-Behörde eines 

anderen Mitgliedstaats unterrichtet die nationale SoHO-Behörde die ersuchende 

nationale SoHO-Behörde unverzüglich über das Ergebnis der SoHO-

Überwachungstätigkeiten in Bezug auf eine SoHO-Einrichtung in ihrem 

Hoheitsgebiet, wobei sie sicherstellt, dass die in Artikel 75 festgelegten 

Vertraulichkeitspflichten eingehalten werden, und übermittelt, soweit erforderlich 

und verhältnismäßig, der ersuchenden nationalen SoHO-Behörde die Unterlagen 

im Zusammenhang mit den in den Artikeln 27 und 28 genannten SoHO-

Überwachungstätigkeiten. 

Artikel 13 

▌Konsultation und Zusammenarbeit mit Behörden anderer Regulierungsbereiche 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre nationalen SoHO-Behörden über 

geeignete Mechanismen verfügt, um mit den für Organe zuständigen Behörden, 

die gemäß der Richtlinie 2010/53/EU benannt wurden, und mit den zuständigen 

Behörden, die im Rahmen anderer in Artikel 2 Absatz 6 der vorliegenden 

Verordnung genannter Rechtsvorschriften der Union benannt wurden, in dem 

betreffenden Mitgliedstaat zu kommunizieren. 
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(2) In allen Fällen, in denen sich Fragen zum Regulierungsstatus einer Substanz, eines 

Produkts oder einer Tätigkeit ergeben, konsultieren die für SoHO zuständigen 

Behörden über die Verpflichtung gemäß Artikel 12 Absatz 2 hinaus gegebenenfalls 

– über die für SoHO zuständige nationale Behörde – die in Absatz 1 genannten 

zuständigen Behörden, um eine Entscheidung über den Regulierungsstatus der 

betreffenden Substanz, des betreffenden Produkts oder der betreffenden Tätigkeit 

zu treffen. In solchen Fällen konsultieren die an der Konsultation beteiligten für 

SoHO zuständigen Behörden auch das SoHO-Kompendium und prüfen sämtliche 

einschlägigen Entscheidungen über den Regulierungsstatus und berücksichtigen 

alle darin enthaltenen einschlägigen Stellungnahmen. 

(3) Im Rahmen der Konsultation nach Absatz 2 können die die an der Konsultation 

beteiligten für SoHO zuständigen Behörden – über ihre nationale SoHO-Behörde – 

auch das SoHO-Koordinierungsgremium um eine Stellungnahme zum 

Regulierungsstatus der betreffenden Substanz, des betreffenden Produkts oder der 

betreffenden Tätigkeit im Rahmen dieser Verordnung ersuchen. Die für SoHO 

zuständigen Behörden tun dies in allen Fällen, in denen die Konsultation nach 

Absatz 2 nicht zu einer Entscheidung über den Regulierungsstatus der 

betreffenden Substanz, des betreffenden Produkts oder der betreffenden Tätigkeit 

in dem betreffenden Mitgliedstaat geführt hat.  
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Die an der Konsultation nach Absatz 2 beteiligten für SoHO zuständigen Behörden 

können – über ihre nationale SoHO-Behörde – auch angeben, ob sie es für 

erforderlich halten, dass das SoHO-Koordinierungsgremium vor Abgabe seiner 

Stellungnahme nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe c die einschlägigen 

gleichwertigen Beratungsgremien konsultiert, die in einer der in Artikel 2 Absatz 6 

genannten einschlägigen Rechtsvorschriften der Union vorgesehen sind.  

Die an der Konsultation beteiligten für SoHO zuständigen Behörden 

berücksichtigen die im Anschluss an ein derartiges Ersuchen abgegebene 

Stellungnahme des SoHO-Koordinierungsgremiums.  

(4) Führt eine Konsultation nach Absatz 2 und gegebenenfalls Absatz 3 zu einer 

Entscheidung über den Regulierungsstatus, unterrichten die für SoHO zuständigen 

Behörden über ihre nationale SoHO-Behörde das SoHO-Koordinierungsgremium 

über die Entscheidung, die in dem betreffenden Mitgliedstaat ▌getroffen wurde, ▌ 

damit das SoHO-Koordinierungsgremium diese Entscheidung gemäß Artikel 69 

Absatz 1 Buchstabe e im SoHO-Kompendium veröffentlichen kann. Die für SoHO 

zuständigen Behörden legen eine Beschreibung der Gründe für die Entscheidung 

vor sowie eine entsprechende Begründung, wenn die getroffene Entscheidung von 

der Stellungnahme des SoHO-Koordinierungsgremiums abweicht. 
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(5) Die Kommission legt auf hinreichend begründeten Antrag eines Mitgliedstaats im 

Anschluss an die Konsultation nach Absatz 2 ▌im Wege von 

Durchführungsrechtsakten den Regulierungsstatus einer Substanz, eines Produkts 

oder einer Tätigkeit im Anwendungsbereich dieser Verordnung fest – oder kann dies 

von sich aus tun –, wenn dies erforderlich ist, um Risiken für die Sicherheit von 

SoHO-Spendern, SoHO-Empfängern oder Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung oder der Gefahr eines beeinträchtigten Zugangs der 

Empfänger zu einer sicheren und wirksamen Behandlung vorzubeugen. Ein 

solches Ersuchen eines Mitgliedstaats gilt als hinreichend begründet, wenn sich 

Fragen in Bezug auf den Regulierungsstatus einer Substanz, eines Produkts oder 

einer Tätigkeit gemäß dieser Verordnung ergeben, insbesondere wenn diese Fragen 

nicht auf Ebene der Mitgliedstaaten oder im Rahmen von Konsultationen nach 

Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe c zwischen dem SoHO-Koordinierungsgremium und 

den durch eine der in Artikel 2 Absatz 6 genannten anderen einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union eingerichteten Beratungsgremien gelöst werden 

können. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(6) Im Falle von SoHO nach Artikel 2 Absatz 6 oder 8 arbeiten die für SoHO 

zuständigen Behörden mit den zuständigen Behörden zusammen, die im Rahmen 

anderer in Artikel 2 Absatz 6 genannter einschlägiger Rechtsvorschriften der Union 

für die Überwachungstätigkeiten zuständig sind, um eine kohärente Aufsicht zu 

gewährleisten. Bei diesem Verfahren können die für SoHO zuständigen Behörden 

über ihre nationale SoHO-Behörde die Unterstützung und Beratung des SoHO-

Koordinierungsgremiums in Anspruch nehmen, unter anderem in Bezug auf 

bewährte Verfahren der Zusammenarbeit, die eine kohärente Aufsicht 

gewährleisten, wenn sich der Regulierungsstatus von SoHO ändert. 

(7) Die Konsultation und die Zusammenarbeit nach den Absätzen 2, 3 und 6 können 

auch auf der Grundlage eines Ersuchens einer SoHO-Einrichtung um eine 

Stellungnahme eingeleitet werden. 

(8) Trifft eine für SoHO zuständige Behörde eine Durchsetzungsentscheidung in 

Bezug auf eine SoHO-Einrichtung, die SoHO-Tätigkeiten und Tätigkeiten ausübt, 

die durch andere Rechtsvorschriften der Union geregelt sind und von den 

zuständigen Behörden nach Absatz 1 beaufsichtigt werden, so unterrichtet die für 

SoHO zuständige Behörde unverzüglich über die nationale SoHO-Behörde die 

nach diesen anderen Rechtsvorschriften der Union benannte zuständige Behörde 

über ihre Entscheidung. 

▌ 
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Artikel 14 

Pflichten in Bezug auf die Kontrollen der Kommission 

Die für SoHO zuständigen Behörden und die beauftragten Stellen arbeiten in Bezug auf die 

Durchführung der in Artikel 71 festgelegten Kontrollen der Kommission mit der Kommission 

zusammen. Dabei müssen sie insbesondere 

a) geeignete Folgemaßnahmen ergreifen, um die bei den Kontrollen der Kommission 

festgestellten Mängel zu beheben, 

b) ▌der Kommission auf begründetes Ersuchen die erforderliche technische Hilfe ▌und 

die verfügbaren Unterlagen sowie jedwede weitere ▌Unterstützung bereitstellen, 

damit sie die Kontrollen effizient und wirksam durchführen kann, wozu auch 

gehört, dass sie den Zugang zu allen Räumlichkeiten oder Teilen davon und zu 

Unterlagen, einschließlich IT-Systemen, der für SoHO zuständigen Behörde oder 

der jeweiligen beauftragten Stelle ermöglichen, der für die Wahrnehmung von 

deren Aufgaben relevant ist. 

▌  

Artikel 15 

Transparenz in Bezug auf Gebühren für technische Dienste, die für die 

Bereitstellung von SoHO erforderlich sind 

Die Mitgliedstaaten können geeignete Maßnahmen ergreifen, um Transparenz in Bezug 

auf Gebühren für technische Dienste zu gewährleisten, die für die Bereitstellung von 

SoHO erforderlich sind. 
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KAPITEL III 

SOHO-ÜBERWACHUNGSTÄTIGKEITEN 

Artikel 16 

Register der SoHO-Einrichtungen 

(1) Die nationalen SoHO-Behörden erstellen und führen ein Register der SoHO-

Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe 

können die nationalen SoHO-Behörden die SoHO-Plattform der EU gemäß 

Artikel 74 Absatz 1 nutzen. In diesem Fall weist die nationale SoHO-Behörde, 

soweit erforderlich, die für SoHO zuständigen Behörden und die SoHO-

Einrichtungen an, sich direkt auf der SoHO-Plattform der EU zu registrieren. 

▌  
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(2) In Fällen, in denen nationale SoHO-Behörden ▌Register für SoHO-Einrichtungen 

außerhalb der SoHO-Plattform der EU erstellen, übermitteln die für SoHO 

zuständigen Behörden die in diesen Registern enthaltenen Informationen an die 

▌SoHO-Plattform der EU. Die für SoHO zuständigen Behörden sind dafür 

verantwortlich, dass die ▌nach Artikel 17 erfassten Informationen über die SoHO-

Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet im Register der SoHO-Einrichtungen und auf 

der SoHO-Plattform der EU übereinstimmen, und übermitteln alle Änderungen in 

Bezug auf diese Informationen unverzüglich an die SoHO-Plattform. 

(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte bezüglich des Datensatzes erlassen, 

der für registrierte SoHO-Einrichtungen zu veröffentlichen ist, um die 

Übermittlung von Informationen aus den nationalen Registern an die SoHO-

Plattform der EU zu erleichtern. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 17 

Registrierung von SoHO-Einrichtungen 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden müssen über Verfahren zur Registrierung von 

SoHO-Einrichtungen in Übereinstimmung mit Artikel 35 verfügen. 

(2) Die für SoHO zuständigen Behörden überprüfen, ob jede in einem nationalen 

Register eingetragene oder auf der SoHO-Plattform der EU registrierte SoHO-

Einrichtung die Informationen gemäß Artikel 35 Absatz 3 bereitgestellt hat, bevor 

die Registrierung auf der SoHO-Plattform der EU veröffentlicht wird. Sind 

nationale Register vorhanden, übermittelt die für SoHO zuständige Behörde die 

Informationen über die Registrierung nach Durchführung dieser Überprüfung an 

die SoHO-Plattform der EU.  

(3) Die für SoHO zuständigen Behörden überprüfen unter Berücksichtigung der in 

Artikel 35 Absatz 4 genannten Erklärung, ob eine Zulassung nach Artikel 19 oder 

eine Erlaubnis nach Artikel 25 oder 26 für eine registrierte SoHO-Einrichtung 

erforderlich ist.  
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(4) Die für SoHO zuständigen Behörden ermitteln im Einklang mit den vom SoHO-

Koordinierungsgremium vereinbarten Kriterien, ob es sich bei der SoHO-

Einrichtung um eine kritische SoHO-Einrichtung handelt, und berücksichtigen 

dabei die gegebenenfalls von der SoHO-Einrichtung gemäß Artikel 35 Absatz 4 

durchgeführte Selbstbewertung. Die für SoHO zuständigen Behörden 

aktualisieren die Informationen in Bezug auf die Registrierung entsprechend. 

(5) Fällt eine Einrichtung auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen nicht 

unter die Definition einer SoHO-Einrichtung gemäß Artikel 3 Nummer 33, so 

entfernt die für SoHO zuständige Behörde die Registrierung aus der SoHO-

Plattform der EU und gegebenenfalls aus dem nationalen Register und 

unterrichtet die Einrichtung unverzüglich davon. 

(6) Die für SoHO zuständigen Behörden müssen 

a) den Eingang des Antrags unverzüglich bestätigen,  

b) die SoHO-Einrichtung gemäß Artikel 35 Absatz 3 bei Bedarf um zusätzliche 

Einzelheiten in Bezug auf die Informationen ersuchen, 

c) gegebenenfalls Anweisungen zu den Verfahren bereitstellen, die bei der 

Beantragung einer Zulassung zu befolgen sind, 
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d) die SoHO-Einrichtung gegebenenfalls darüber informieren, dass sie als 

kritische SoHO-Einrichtung eingestuft ist, sowie über die damit verbundenen 

Verpflichtungen gemäß den Artikeln 64 und 67, 

e) die SoHO-Einrichtung darüber informieren, dass ihre Registrierung 

überprüft und auf der SoHO-Plattform der EU veröffentlicht wurde. 

(7) Im Falle von Änderungen der von der SoHO-Einrichtung gemäß Artikel 35 

Absatz 6 registrierten Informationen überprüfen die für SoHO zuständigen 

Behörden diese Änderungen und veröffentlichen die aktualisierte Registrierung 

unverzüglich auf der SoHO-Plattform der EU, auch im Falle der Einstellungder 

SoHO-Tätigkeiten der betreffenden SoHO-Einrichtung. 

▌ 

Artikel 18 

Zulassungssystem für SoHO-Präparate 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden müssen ein System für die Gewährung von 

Zulassungen von SoHO-Präparaten für SoHO-Einrichtungen, die sich in ihrem 

Hoheitsgebiet befinden, einrichten und unterhalten. Ein solches System umfasst die 

Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen und die Genehmigung von 

Plänen für die Überwachung der klinischen Ergebnisse, um, wenn nötig, die für 

die Zulassung erforderlichen Nachweise zu generieren, und muss die Aussetzung 

oder Rücknahme von Zulassungen ermöglichen. 

 

www.parlament.gv.at



 

 1015 

(2) Die für SoHO zuständigen Behörden erteilen Zulassungen für SoHO-Präparate 

gemäß den Artikeln 19, 20 und 21 und, falls anwendbar, Artikel 22. 

(3) Das Erfordernis der Zulassung von SoHO-Präparaten entfällt für SoHO, die für 

die Herstellung von Produkten vertrieben werden sollen, die durch andere in 

Artikel 2 Absatz 6 genannte Rechtsvorschriften der Union geregelt sind. 

(4) Zulassungen für SoHO-Präparate gelten in der gesamten Union für den in der gemäß 

Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe e erteilten Zulassung festgelegten Zeitraum oder bis 

die für SoHO zuständige Behörde die Zulassung aussetzt oder zurücknimmt. Hat ein 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 eine strengere Maßnahme erlassen, in deren 

Anwendungsbereich ein spezifisches SoHO-Präparat fällt, so kann dieser 

Mitgliedstaat es ablehnen, die Gültigkeit der Zulassung des SoHO-Präparats eines 

anderen Mitgliedstaats anzuerkennen, bis die SoHO-Einrichtung, die die Zulassung 

für dieses SoHO-Präparat erhalten hat, dem Mitgliedstaat nachgewiesen hat, dass 

die strengere Maßnahme erfüllt ist. 

▌ 
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Artikel 19 

Zulassung von SoHO-Präparaten  

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen Leitlinien und Vorlagen für die 

Einreichung von Anträgen auf Zulassung von SoHO-Präparaten gemäß Artikel 39 

und für die Ausarbeitung der in Artikel 21 genannten Pläne zur Überwachung der 

klinischen Ergebnisse bereit. Bei der Ausarbeitung dieser Leitlinien und Vorlagen 

ziehen die für SoHO zuständigen Behörden die Vorlagen heran und tragen den 

vom SoHO-Koordinierungsgremium vereinbarten und dokumentierten bewährten 

Verfahren nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d Rechnung. Die für SoHO 

zuständigen Behörden können vereinfachte Verfahren für Anträge betreffend 

Änderungen an bereits zugelassenen SoHO-Präparaten festlegen. Die für SoHO 

zuständigen Behörden können für den Austausch von Dokumenten für den Antrag 

auf Zulassung von SoHO-Präparaten mit der SoHO-Einrichtung den sicheren 

Kommunikationskanal auf der SoHO-Plattform der EU nutzen. 
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(2) Nach Erhalt eines Antrags auf Zulassung eines SoHO-Präparats müssen die für 

SoHO zuständigen Behörden 

a) den Eingang des Antrags unverzüglich bestätigen, 

b) das SoHO-Präparat nach Artikel 20 bewerten und gegebenenfalls 

Vereinbarungen prüfen, die zwischen der antragstellenden SoHO-Einrichtung 

und jeder SoHO-Einrichtung oder jedem Dritten, die von dieser 

antragstellenden SoHO-Einrichtung mit der Durchführung von Tätigkeiten 

oder relevanten Vorbereitungsschritten im Zusammenhang mit dem SoHO-

Präparat beauftragt wurden, bestehen,  

c) die antragstellende SoHO-Einrichtung bei Bedarf um zusätzliche 

Informationen ersuchen, 

d) die Genehmigung von Plänen für die Überwachung der klinischen 

Ergebnisse nach Artikel 20 Absatz 4 Buchstaben c und d erteilen oder 

verweigern und eine Frist setzen, in der die antragstellende SoHO-

Einrichtung die Ergebnisse der genehmigten Überwachung der klinische 

Ergebnisse vorlegen muss, 

e) auf der Grundlage der Bewertung nach Buchstabe b des vorliegenden 

Absatzes und der Ergebnisse der Überwachung der klinischen Ergebnisse 

nach Buchstabe d gegebenenfalls die Zulassung für das SoHO-Präparat 

erteilen oder verweigern und angeben, welche Bedingungen gelten, sofern 

derartige Bedingungen gelten. 
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(3) Die für SoHO zuständigen Behörden übermitteln Informationen über die erteilte 

Zulassung in Bezug auf SoHO-Präparate, einschließlich einer Zusammenfassung der 

Nachweise, auf deren Grundlage diesem SoHO-Präparat die Zulassung erteilt wurde, 

an die ▌SoHO-Plattform der EU und ändern entsprechend für dieses SoHO-Präparat 

die Zulassungsinformationen in Bezug auf die betreffende SoHO-Einrichtung ▌. 

(4) Die für SoHO zuständigen Behörden schließen die in Absatz 2 genannten Schritte 

der Zulassung des SoHO-Präparats innerhalb der für die Zulassung festgesetzten 

Frist ab, wobei sie den vom SoHO-Koordinierungsgremium dokumentierten und 

veröffentlichten bewährten Verfahren gemäß Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d 

Rechnung tragen. Dies Frist kann verlängert werden, und zwar um 

a) die Dauer der Konsultationen gemäß Artikel 13 Absätze 2 und 3, 

b) die Zeit, die erforderlich ist, um eine Antwort auf ein Ersuchen um 

zusätzliche Informationen an die SoHO-Einrichtung auszuarbeiten und zu 

übermitteln, 

c) die Zeit, die für die Durchführung der Überwachung der klinischen 

Ergebnisse erforderlich ist, oder  

d) die Zeit, die für die Durchführung einer zusätzlichen Validierung oder für 

die Gewinnung zusätzlicher Qualitäts- und Sicherheitsdaten erforderlich ist, 

wie von der zuständigen SoHO-Behörde gefordert. 
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(5) Bei SoHO-Präparaten, die ein Medizinprodukt gemäß Artikel 2 Ziffer 1 der 

Verordnung (EU) 2017/745 als integralen Bestandteil enthalten und bei denen 

dem Medizinprodukt eine die Funktion des SoHO-Präparats unterstützende 

Funktion zukommt, überprüfen die für SoHO zuständigen Behörden, ob das 

Medizinprodukt von der benannten Stelle gemäß der genannten Verordnung 

zertifiziert wurde. 

(6) Erhält eine für SoHO zuständige Behörde im Rahmen des 

Konformitätsbewertungsverfahrens nach Artikel 52 der Verordnung (EU) 2017/745 

ein Ersuchen um eine Stellungnahme in Bezug auf ein Medizinprodukt, das ein 

SoHO-Präparat als integralen Bestandteil enthält und das eine Funktion 

aufweiset, die gegenüber der Funktion des SoHO-Präparats eine hauptsächliche 

Funktion darstellt, so gibt sie gemäß Anhang IX Abschnitt 5.3.1 der genannten 

Verordnung eine Stellungnahme zur Konformität des SoHO-Präparats mit der 

vorliegenden Verordnung ab und unterrichtet das SoHO-Koordinierungsgremium 

über die abgegebene Stellungnahme. 
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(7) Die für SoHO zuständigen Behörden können im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften die Zulassung eines SoHO-Präparats aussetzen, wenn die SoHO-

Überwachungstätigkeiten aufzeigen oder den begründeten Verdacht nahelegen, dass 

das betreffende SoHO-Präparat oder im Zusammenhang mit diesem Präparat 

durchgeführte Tätigkeiten nicht den Zulassungsbedingungen oder der 

vorliegenden Verordnung entsprechen. Die für SoHO zuständigen Behörden 

setzen die Zulassung eines SoHO-Präparats unter Einhaltung der nationalen  

Rechtsvorschriften aus, wenn ein unmittelbares Risiko für die Sicherheit von 

SoHO-Spendern, SoHO‑Empfängern oder Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung oder ein unmittelbares Risiko der unnötigen 

Verschwendung kritischer SoHO ermittelt wurde.  

▌ 

Die für SoHO zuständigen Behörden legen eine Frist für die Untersuchung einer 

vermuteten Nichtkonformität bzw. für die Behebung einer bestätigten 

Nichtkonformität durch die SoHO-Einrichtung fest, während der die Aussetzung 

bestehen bleibt. 

(8) Haben die für SoHO zuständigen Behörden Fälle einer Nichtkonformität gemäß 

Absatz 7 festgestellt und ist die SoHO-Einrichtung nicht in der Lage, diese 

innerhalb der vorgegebenen Frist zu beheben, so nehmen die für SoHO zuständigen 

Behörden die Zulassung der betreffenden SoHO-Einrichtung für das ▌SoHO-

Präparat unter Einhaltung der nationalen  Rechtsvorschriften zurück. 
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(9) Die für SoHO zuständigen Behörden können die Zulassung eines SoHO-Präparats 

unter Einhaltung der nationalen  Rechtsvorschriften zurücknehmen, wenn eine in 

Absatz 7 genannte Aussetzung nicht ausreicht, um die festgestellten Mängel zu 

beheben. 

(10) Im Falle der Aussetzung oder Rücknahme der Zulassung eines SoHO-Präparats 

gemäß den Absätzen 7, 8 und 9 nehmen die für SoHO zuständigen Behörden auf der 

SoHO-Plattform der EU unverzüglich die entsprechenden Änderungen an den 

Zulassungsinformationen der betreffenden SoHO-Einrichtung vor. 

(11) Wurden die in diesem Artikel genannten Verfahren nicht durchgeführt, so können 

die für SoHO zuständigen Behörden auf Ersuchen der SoHO-Einrichtung, die für 

eine geplante Verwendung eines SoHO-Präparats beim Menschen bei einem 

bestimmten SoHO-Empfänger in ihrem Hoheitsgebiet verantwortlich ist, diese 

Verwendung beim Menschen ausnahmsweise genehmigen, sofern 

a) der spezifische SoHO-Empfänger über keine therapeutische Alternative 

verfügt, die Behandlung nicht aufgeschoben werden kann oder die Prognose 

des spezifischen SoHO-Empfängers lebensbedrohlich ist, 
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b) die Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität des SoHO-Präparats auf 

der Grundlage der verfügbaren klinischen Daten vernünftigerweise 

angenommen werden kann und  

c) der betreffende SoHO-Empfänger davon in Kenntnis gesetzt wird, dass das 

betreffende SoHO-Präparat nicht gemäß dieser Verordnung zugelassen 

wurde. 

Die für SoHO zuständigen Behörden können verlangen, dass die betreffende 

SoHO-Einrichtung in dem konkreten Fall eine Zusammenfassung der klinischen 

Ergebnisse vorlegt, und unterrichten die für SoHO zuständige nationale Behörde 

unverzüglich über diese Ausnahmegenehmigung. 

▌ 

(12) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte über die Verfahren zur Zulassung 

von SoHO-Präparaten gemäß diesem Artikel erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 20 

Bewertung von SoHO-Präparaten  

(1) Die Bewertung eines SoHO-Präparats umfasst eine Überprüfung aller SoHO-

Tätigkeiten, die für dieses SoHO-Präparat durchgeführt werden und Einfluss auf die 

Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität des SoHO-Präparats 

haben könnten. 

(2) Die Bewertung von SoHO-Präparaten wird von Assessoren durchgeführt, die die in 

Artikel 23 festgelegten Anforderungen erfüllen.  

(3) Wurde das SoHO-Präparat, für das eine Zulassung als SoHO-Präparat nach 

Artikel 19 beantragt wird, in einer anderen SoHO-Einrichtung im selben oder in 

einem anderen Mitgliedstaat ordnungsgemäß zugelassen, so können die für SoHO 

zuständigen Behörden dieses SoHO-Präparat ▌zulassen, sofern die für SoHO 

zuständigen Behörden mit Genehmigung der betreffenden SoHO-Einrichtungen 

verifizieren konnten, dass die mit dem SoHO-Präparat verbundenen SoHO-

Tätigkeiten und die angewandten Verarbeitungsschritte von der antragstellenden 

SoHO-Einrichtung so durchgeführt werden, dass die Ergebnisse des SoHO-

Präparats in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität 

denen der SoHO-Einrichtung, in der das SoHO-Präparat zuerst zugelassen wurde, 

gleichwertig sind. 
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(4) In Fällen, in denen das SoHO-Präparat, für das ein Antrag auf Zulassung als SoHO-

Präparat nach Artikel 19 gestellt wurde, nicht ▌in einer anderen SoHO-Einrichtung 

zugelassen wurde, oder wenn die für SoHO zuständige Behörde beschließt, eine 

Zulassung eines SoHO-Präparats in einem anderen Mitgliedstaat nicht zu 

berücksichtigen, muss die für SoHO zuständige Behörde, 

a) die Angemessenheit der von der antragstellenden SoHO-Einrichtung gemäß 

Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b vorgelegten Informationen bewerten, 

▌ 

b) die in Artikel 13 beschriebene Konsultation einleiten, wenn sich bei der 

Prüfung der Informationen zum SoHO-Präparat nach Buchstabe a Fragen 

dazu ergeben, ob das SoHO-Präparat unter Berücksichtigung der für das 

SoHO-Präparat durchgeführten Tätigkeiten und der beabsichtigten 

Verwendung beim Menschen ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung oder anderer Rechtsvorschriften der Union fällt, 

c) die von der antragstellenden SoHO-Einrichtung gemäß Artikel 39 Absatz 2 

Buchstabe c durchgeführte Nutzen-Risiko-Bewertung beurteilen, 

einschließlich der vorgelegten wissenschaftlichen Nachweise und klinischen 

Daten über den erwarteten Nutzen und das erwartete Risiko, 
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d) in Fällen, in denen die gemäß Buchstabe c vorgelegten Nachweise nicht 

ausreichen, um Gewissheit zu bieten, dass der Nutzen das Risiko überwiegt, 

oder wenn das Risiko mehr als vernachlässigbar ist, den Plan ▌beurteilen, 

um durch die Überwachung der klinischen Ergebnisse weitere Nachweise für 

Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität zu erhalten, sowie die 

Verhältnismäßigkeit des Plans gemessen am Risikoniveau und dem erwarteten 

Nutzen des SoHO-Präparats gemäß Artikel 21 beurteilen,  

e) ▌das SoHO-Koordinierungsgremium gemäß Artikel 69 Absatz 1 zu den 

Nachweisen konsultieren, die für die Zulassung eines bestimmten SoHO-

Präparats erforderlich und ausreichend sind, wenn die in Absatz 7 des 

vorliegenden Artikels genannten bewährten Verfahren nicht ausreichen, 

f) im Falle eines zuvor gemäß Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe d genehmigten 

Plans für die Überwachung der klinischen Ergebnisse die Ergebnisse der 

Überwachung der klinischen Ergebnisse nach deren Abschluss und Vorlage 

der Ergebnisse durch den Antragsteller bewerten. 

(5) Bei der Bewertung des SoHO-Präparats gemäß Absatz 4 Buchstaben d und f 

überprüfen die für SoHO zuständigen Behörden in Fällen, in denen die 

antragstellende SoHO-Einrichtung vorgeschlagen hat, die Ergebnisse der 

Überwachung der klinischen Ergebnisse in einem bestehenden klinischen Register zu 

erfassen, und dies auch erfolgt ist, ▌ob das klinische Register über Verfahren für das 

Datenqualitätsmanagement verfügt, die die ausreichende Genauigkeit und 

Vollständigkeit der Daten sicherstellen.  
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(6) Die für SoHO zuständigen Behörden führen die in den Absätzen 3 und 4 genannte 

Bewertung mittels Fernprüfung von Dokumenten durch. Die für SoHO zuständigen 

Behörden können im Rahmen der Bewertung des SoHO-Präparats auch Inspektionen 

gemäß den Artikeln 27, 28 und 29 durchführen. Gemäß Artikel 12 sorgen die 

Mitgliedstaaten dafür, dass die Assessoren von SoHO-Präparaten und die 

Inspektoren miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. 

(7) Bei der Durchführung der in Absatz 4 genannten Bewertungsschritte tragen die für 

SoHO zuständigen Behörden den vom SoHO-Koordinierungsgremium 

dokumentierten und veröffentlichten bewährten Verfahren gemäß Artikel 69 

Absatz 1 Buchstabe d Rechnung.  

Artikel 21 

Pläne für die Überwachung der klinischen Ergebnisse 

(1) In Fällen, in denen die wissenschaftlichen Nachweise und klinischen Daten, die 

im Rahmen der von der antragstellenden SoHO-Einrichtung durchgeführten, in 

Artikel 20 Absatz 4 Buchstabe c genannten Nutzen-Risiko-Bewertung erbracht 

werden, nicht ausreichen oder das Risiko höher als vernachlässigbar ist, 

genehmigt die für SoHO zuständige Behörde einen von der antragstellenden 

SoHO-Einrichtung eingereichten Plan für die Überwachung der klinischen 

Ergebnisse. Der genehmigte Plan für die Überwachung der klinischen Ergebnisse 

dient als Grundlage für die Erhebung weiterer Nachweise, damit das neue SoHO-

Präparat oder eine neue Indikation für das SoHO-Präparat bewertet und 

zugelassen werden können. 
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(2) Pläne für die Überwachung der klinischen Ergebnisse werden nicht genehmigt, 

wenn im Rahmen der Nutzen-Risiko-Bewertung gesammelte wissenschaftliche 

Nachweise und klinische Daten auf ein nicht vernachlässigbares Risiko ohne 

erheblichen erwarteten Nutzen hindeuten. 

(3) Der Plan für die Überwachung der klinischen Ergebnisse umfasst Folgendes: 

a) bei einem geringen Risiko und einer voraussichtlich positiven Nutzen-Risiko-

Bewertung: eine proaktive klinische Überwachung einer vorab festgelegten 

Zahl von SoHO-Empfängern; 

b) bei einem mittleren Risiko und einer voraussichtlich positiven Nutzen-

Risiko-Bewertung: zusätzlich zu Buchstabe a eine klinische SoHO-Studie 

mit einer vorab festgelegten Zahl von SoHO-Empfängern, die erforderlich 

ist, um die vorab festgelegten klinischen Endpunkte bewerten zu können; 

c) bei einem hohen Risiko und einer voraussichtlich positiven Nutzen-Risiko-

Bewertung sowie in Fällen, in denen das Risiko oder der Nutzen aufgrund 

mangelnder wissenschaftlicher und klinischer Daten oder Kenntnisse nicht 

abgeschätzt werden können: zusätzlich zu Buchstabe a eine klinische SoHO-

Studie mit einer vorab festgelegten Zahl von SoHO-Empfängern, die 

erforderlich ist, um die vorab festgelegten klinischen Endpunkte im 

Vergleich zur Standardtherapie bewerten zu können.  
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(4) In den in Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Fällen erfassen die für SoHO 

zuständigen Behörden jede genehmigte klinische Studie mit SoHO auf der SoHO-

Plattform der EU und geben dabei Folgendes an:  

a) den Namen und die Anschrift der SoHO-Einrichtung, die die klinische 

SoHO-Studie durchführt;  

b) eine Beschreibung der SoHO-Art und die beabsichtigte klinische Indikation;  

c) eine Zusammenfassung der Vorgehensweise;  

d) eine Zusammenfassung des Konzepts der Studie;  

e) das geplante Datum des Beginns und des Abschlusses der klinischen SoHO-

Studie. 

(5) In Fällen, in denen SoHO-Überwachungstätigkeiten auf ein Risiko für SoHO-

Spender, SoH0-Empfänger oder Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung hindeuten, können die für SoHO zuständigen Behörden die zuvor 

erteilte Genehmigung des Plans für die Überwachung der klinischen Ergebnisse 

widerrufen. In diesen Fällen wird der Eintrag auf der SoHO-Plattform der EU 

unverzüglich geändert. 
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Artikel 22 

Gemeinsame Bewertungen von SoHO-Präparaten 

(1) Auf Ersuchen einer oder mehrerer für SoHO zuständiger Behörden über ihre 

nationale SoHO-Behörde an eine andere nationale SoHO-Behörde können in 

Artikel 20 genannte Bewertungen von SoHO-Präparaten von Assessoren von SoHO-

Präparaten, die von mehr als einem Mitgliedstaat benannt wurden, als gemeinsame 

Bewertung von SoHO-Präparaten durchgeführt werden. 

(2) Die für SoHO zuständige Behörde, bei der ein Ersuchen um eine gemeinsame 

Bewertung von SoHO-Präparaten eingeht, unternimmt mit voriger Einwilligung der 

nationalen SoHO-Behörde alle zumutbaren Anstrengungen, um diesem Ersuchen 

stattzugeben, wobei sie ihre verfügbaren Ressourcen berücksichtigt. 

(3) Die an einer gemeinsamen Bewertung von SoHO-Präparaten beteiligten, für SoHO 

zuständigen Behörden schließen ▌eine schriftliche Vereinbarung, bevor sie die 

gemeinsame Bewertung von SoHO-Präparaten durchführen. In dieser schriftlichen 

Vereinbarung wird mindestens Folgendes festgelegt: 

a) der Gegenstand der gemeinsamen Bewertung der SoHO-Präparate, 

b) die Rollen der beteiligten Assessoren von SoHO-Präparaten während und nach 

der Bewertung von SoHO-Präparaten ▌,  

c) die Befugnisse und Zuständigkeiten der einzelnen für SoHO zuständigen 

Behörden. 
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Die für SoHO zuständigen Behörden, die an der gemeinsamen Bewertung von 

SoHO-Präparaten beteiligt sind, verpflichten sich in der in Unterabsatz 1 

genannten Vereinbarung dazu, die Ergebnisse der Bewertung gemeinsam 

anzuerkennen. Diese Vereinbarung wird von allen beteiligten für SoHO 

zuständigen Behörden einschließlich der jeweiligen nationalen SoHO-Behörden 

unterzeichnet. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Programme für gemeinsame Bewertungen von SoHO-

Präparaten ausarbeiten, um häufige oder routinemäßige gemeinsame Bewertungen 

von SoHO-Präparaten zu erleichtern. Die Mitgliedstaaten können solche 

Programme im Rahmen einer einzigen in Absatz 3 genannten schriftlichen 

Vereinbarung durchführen. 

(5) Bei der Koordinierung und Durchführung gemeinsamer Bewertungen von SoHO-

Präparaten tragen die für SoHO zuständigen Behörden den nach Artikel 69 

Absatz 1 Buchstabe d vom SoHO-Koordinierungsgremium dokumentierten und 

veröffentlichten einschlägigen bewährten Verfahren Rechnung. 

▌ 
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Artikel 23 

Besondere Anforderungen an die Assessoren von SoHO-Präparaten  

(1) Die Assessoren von SoHO-Präparaten müssen 

a) im Besitz eines Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen 

Befähigungsnachweises im Bereich der Medizin, der Pharmazie oder der 

Biowissenschaften sein, mit dem die Absolvierung einer Hochschulausbildung 

oder einer von dem betreffenden Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannten 

Ausbildung bescheinigt wird, 

b) über Fachwissen über die zu bewertenden Verfahren oder die Verwendungen 

beim Menschen verfügen, für die die SoHO-Präparate vorgesehen sind. 

(2) Die in Artikel 20 genannte Bewertung der SoHO-Präparate kann gemeinsam von 

einem Team von Personen vorgenommen werden, die zusammen über die in 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Qualifikationen und Erfahrungen 

verfügen. 

(3) In Ausnahmefällen können die für SoHO zuständigen Behörden in Erwägung 

ziehen, dass eine Person aufgrund ihrer umfangreichen und einschlägigen Erfahrung 

von den Anforderungen nach Absatz 1 befreit wird. 
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(4) Bevor die Assessoren von SoHO-Präparaten ihre Tätigkeit aufnehmen, erhalten sie 

von den für SoHO zuständigen Behörden eine spezielle Einführungsschulung zu den 

Verfahren, die bei der Bewertung von SoHO-Präparaten gemäß den Artikeln 20 und 

21 einzuhalten sind. 

(5) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen sicher, dass die spezielle 

Einführungsschulung durch eine Fachschulung zum Thema Bewertung von 

Verarbeitungsverfahren und -technologien für bestimmte Arten von SoHO-

Präparaten und gegebenenfalls durch fortlaufende Schulungsangebote während der 

gesamten Laufbahn der Assessoren von SoHO-Präparaten ergänzt wird. Die für 

SoHO zuständigen Behörden unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, um 

sicherzustellen, dass  Assessoren von SoHO-Präparaten, die an gemeinsamen 

Bewertungen von SoHO-Präparaten teilnehmen, die in Artikel 70 Absatz 1 

genannten einschlägigen Schulungsmaßnahmen der Union absolviert haben und in 

dem in Artikel 70 Absatz 5 genannten Verzeichnis eingetragen sind. 

(6) Die Assessoren von SoHO-Präparaten können von technischen Sachverständigen 

unterstützt werden, sofern die für SoHO zuständigen Behörden sicherstellen, dass 

diese Sachverständigen die Anforderungen dieser Verordnung und insbesondere die 

Anforderungen gemäß den Artikeln 6, 75 und 76 erfüllen. 
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Artikel 24 

Erlaubnissystem für SoHO-Betriebsstätten 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden müssen ein System für die Entgegennahme und 

Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte in ihrem 

Hoheitsgebiet einrichten und unterhalten. Das System muss die Aussetzung und 

Aufhebung von Erlaubnissen ermöglichen. 

(2) Die für SoHO zuständigen Behörden erteilen SoHO-Einrichtungen, die die Kriterien 

der Begriffsbestimmung einer SoHO-Betriebsstätte gemäß Artikel 3 Nummer 35 

erfüllen, die Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte gemäß Artikel 25. 

(3) Die für SoHO zuständigen Behörden schließen alle von einer SoHO-Betriebsstätte 

durchzuführenden SoHO-Tätigkeiten in die erteilte Erlaubnis ein, einschließlich 

derjenigen SoHO-Tätigkeiten, die nicht in den Räumlichkeiten der SoHO-

Betriebsstätte durchgeführt werden sollen. 
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(4) Die für SoHO zuständigen Behörden können entscheiden, dass bestimmte SoHO-

Einrichtungen, die die Kriterien der Begriffsbestimmung einer SoHO-Betriebsstätte 

gemäß Artikel 3 Nummer 35 nicht erfüllen, ebenfalls als SoHO-Betriebsstätten 

zugelassen werden müssen, insbesondere wenn sie 

a) aufgrund des Umfangs, der Kritikalität oder der Komplexität der von ihnen 

durchgeführten SoHO-Tätigkeiten einen erheblichen Einfluss auf die Qualität 

und Sicherheit von SoHO haben oder 

b) SoHO-Tätigkeiten in Verbindung mit mehreren SoHO-Betriebsstätten ausüben. 

Die für SoHO zuständigen Behörden setzen die SoHO-Einrichtung von einer 

solchen Entscheidung und der daraus resultierenden Verpflichtung, alle für 

SoHO-Betriebsstätten geltenden Bestimmungen dieser Verordnung einzuhalten 

und einen Antrag auf die Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte einzureichen, in 

Kenntnis.  

▌ 
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(5) Erlaubnisse für SoHO-Betriebsstätten gelten in der gesamten Union für den in der 

Erlaubnis festgelegten Zeitraum, sofern ein solcher festgelegt wurde, oder bis eine 

für SoHO zuständige Behörde die Erlaubnis aussetzt oder zurücknimmt oder bis die 

SoHO-Betriebsstätte ihre SoHO-Tätigkeiten einstellt. Hat ein Mitgliedstaat nach 

Artikel 4 eine strengere Maßnahme erlassen, in deren Anwendungsbereich die 

Erlaubnis einer bestimmten SoHO-Betriebsstätte fällt, so kann dieser Mitgliedstaat es 

ablehnen, die Gültigkeit der Erlaubnis der SoHO-Betriebsstätte eines anderen 

Mitgliedstaats anzuerkennen, bis er überprüft hat, dass die strengere Maßnahme 

eingehalten wird. 

▌ 
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Artikel 25 

Erlaubnis für SoHO-Betriebsstätten 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen Leitlinien und Vorlagen zur Verfügung, 

um es ▌zu ermöglichen, dass Anträge auf Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte in 

Übereinstimmung mit Artikel 46 eingereicht werden. Bei der Ausarbeitung dieser 

Leitlinien und Vorlagen tragen die für SoHO zuständigen Behörden den nach 

Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d vom SoHO-Koordinierungsgremium 

dokumentierten und veröffentlichten einschlägigen bewährten Verfahren Rechnung. 

Die für SoHO zuständigen Behörden können für den Austausch von Dokumenten 

für den Antrag auf Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte mit der SoHO-Betriebsstätte 

den sicheren Kommunikationskanal auf der SoHO-Plattform der EU nutzen. 

(2) Nach Erhalt eines Antrags auf Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte müssen die für 

SoHO zuständigen Behörden 

a) den Eingang des Antrags unverzüglich bestätigen, 

b) den Antrag bewerten, 
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c) etwaige Vereinbarungen prüfen, die zwischen der antragstellenden SoHO-

Betriebsstätte und SoHO-Einrichtungen, die von dieser SoHO-Betriebsstätte 

mit der Durchführung von SoHO-Tätigkeiten beauftragt wurden, bestehen, 

d) die antragstellende SoHO-Betriebsstätte bei Bedarf um zusätzliche 

Informationen ersuchen, 

e) eine Vor-Ort-Inspektion ▌gemäß Artikel 27 bei der antragstellenden SoHO-

Betriebsstätte und gegebenenfalls bei SoHO-Einrichtungen oder Dritten, die 

von der SoHO-Betriebsstätte gemäß Artikel 28 beauftragt wurden, 

durchführen, 

f) die antragstellende SoHO-Betriebsstätte unverzüglich über das Ergebnis der in 

den Buchstaben b, c und e sowie gegebenenfalls d sowie e genannten 

Bewertungen und Inspektionen ▌unterrichten, 

g) die Erlaubnis der antragstellenden SoHO-Betriebsstätte als SoHO-

Betriebsstätte erteilen oder ablehnen und angeben, welche SoHO und welche 

SoHO-Tätigkeiten für jede SoHO durch die Erlaubnis erfasst werden und 

welche Bedingungen gegebenenfalls gelten, 

▌ 

h) Informationen über die der SoHO-Betriebsstätte erteilte Erlaubnis 

▌übermitteln, indem sie ▌den Status der ▌SoHO-Einrichtung auf der SoHO-

Plattform der EU unverzüglich auf SoHO-Betriebsstätte ändern; 
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i) von der SoHO-Betriebsstätte vorgenommene wesentliche Änderungen an den 

im Antrag enthaltenen Informationen, die ihnen gemäß Artikel 46 Absatz 2 

übermittelt wurden, prüfen und gegebenenfalls genehmigen und diese 

Informationen auf der SoHO-Plattform der EU aktualisieren. 

(3) Die für SoHO zuständigen Behörden können die Erlaubnis für eine SoHO-

Betriebsstätte insgesamt oder im Hinblick auf die Durchführung bestimmter SoHO-

Tätigkeiten, für die die SoHO-Betriebsstätte zugelassen ist, unter Einhaltung der 

nationalen Rechtsvorschriften aussetzen, wenn die SoHO-Überwachungstätigkeiten 

aufzeigen oder den begründeten Verdacht nahelegen, dass die betreffende SoHO-

Betriebsstätte die an ihre Erlaubnis geknüpften Bedingungen nicht erfüllt oder 

diese Verordnung nicht einhält. Die für SoHO zuständigen Behörden setzen die 

Erlaubnis für eine SoHO-Betriebsstätte unter Einhaltung der nationalen 

Rechtsvorschriften aus, wenn ein unmittelbares Risiko für die Sicherheit von 

SoHO-Spendern, -Empfängern oder Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung oder ein unmittelbares Risiko der unnötigen Verschwendung 

kritischer SoHO ermittelt wurde. 

▌ 

Die für SoHO zuständigen Behörden legen eine Frist für die Untersuchung einer 

vermuteten Nichtkonformität bzw. für die Behebung einer bestätigten 

Nichtkonformität durch die SoHO-Betriebsstätte fest, während der die Aussetzung 

bestehen bleibt. 

www.parlament.gv.at



 

 1039 

(4) Haben die für SoHO zuständigen Behörden Fälle einer Nichtkonformität gemäß 

Absatz 3 festgestellt und ist die SoHO-Betriebsstätte nicht in der Lage, diese 

innerhalb der vorgegebenen Frist zu beheben, so heben die für SoHO zuständigen 

Behörden die Erlaubnis dieser SoHO-Betriebsstätte unter Einhaltung der nationalen 

Rechtsvorschriften auf. 

(5) Die für SoHO zuständigen Behörden können die Erlaubnis für eine SoHO-

Betriebsstätte unter Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften aufheben, wenn 

eine in Absatz 3 genannte Aussetzung nicht ausreicht, um die festgestellten 

Mängel zu beheben. 

(6) Im Falle der Aussetzung oder Aufhebung der Erlaubnis für eine SoHO-Betriebsstätte 

gemäß den Absätzen 3, 4 und 5 ändern die für SoHO zuständigen Behörden 

unverzüglich den Erlaubnisstatus der betreffenden SoHO-Betriebsstätte auf der 

SoHO-Plattform der EU entsprechend. 

Artikel 26 

Erlaubnis von einführenden SoHO-Betriebsstätten 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden erteilen SoHO-Einrichtungen, die SoHO 

einführen, die Erlaubnis als einführende SoHO-Betriebsstätten gemäß 

Artikel 24 Absatz 2. 
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(2) Artikel 24 Absätze 1, 3 und 5 sowie Artikel 25 gelten sinngemäß für die Erlaubnis 

von einführenden SoHO-Betriebsstätten.  

(3) Nach Erhalt eines Antrags auf Erlaubnis als einführende SoHO-Betriebsstätte gehen 

die für SoHO zuständigen Behörden nach Maßgabe von Artikel 25 Absatz 2 vor. 

Die für SoHO zuständigen Behörden bewerten außerdem die in der 

antragstellenden einführenden SoHO-Betriebsstätte etablierten Verfahren, damit 

sichergestellt ist, dass die eingeführten SoHO mit Blick auf Qualität, Sicherheit 

und Wirksamkeit bzw. Funktionalität den im Einklang mit dieser Verordnung 

zugelassenen SoHO-Präparaten gleichwertig sind. 

▌ 

(4) Mit Blick auf Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe e und in Fällen, in denen die 

eingeführten SoHO physisch nicht von der einführenden SoHO-Betriebsstätte in 

Empfang genommen, sondern direkt für die Verwendung beim Menschen bei 

einem bestimmten SoHO-Empfänger an die SoHO-Einrichtung oder zur 

Herstellung eines mit anderen, in Artikel 2 Absatz 6 genannten 

Unionsvorschriften geregelten Produkts an einen Betreiber gesandt werden, 

können die für SoHO zuständigen Behörden sich dafür entscheiden, eine 

Inspektion im Wege einer Fernprüfung von Dokumenten durchzuführen.  

▌ 
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(5) Die für SoHO  zuständigen Behörden können verlangen, dass bei jedem in einem 

Drittland ansässigen Anbieter, der die antragstellende einführende SoHO-

Betriebsstätte beliefert, eine Inspektion durchgeführt wird, bevor die Erlaubnis als 

einführende SoHO-Betriebsstätte erteilt oder abgelehnt wird, insbesondere in Fällen, 

in denen sich der Antrag auf die regelmäßige und wiederholte Einfuhr von SoHO 

von demselben in einem Drittland ansässigen Anbieter bezieht. 

▌ 

(6) Abweichend von Absatz 1 können die für SoHO zuständigen Behörden ▌die Einfuhr 

von SoHO zur sofortigen Verwendung beim Menschen bei einem bestimmten 

SoHO-Empfänger genehmigen, wenn die für diese Verwendung beim Menschen 

zuständige SoHO-Einrichtung darum ersucht hat und wenn dies aufgrund der 

klinischen Umstände im Einzelfall hinreichend gerechtfertigt ist. Die für SoHO 

zuständigen Behörden können außerdem in Notfällen die Einfuhr von SoHO zur 

sofortigen Verwendung beim Menschen für SoHO -Empfänger genehmigen, deren 

Gesundheit ohne diese Einfuhr von SoHO ernsthaft gefährdet wäre. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 77 delegierte 

Rechtsakte  zu erlassen, um diese Verordnung durch die Festlegung spezifischer 

Kriterien für die Bewertung der Anträge im Rahmen der Erlaubnis einführender 

SoHO-Betriebsstätten zu ergänzen. 
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(8) Ist dies im Falle eines Risikos für die Qualität und Sicherheit von eingeführten SoHO 

aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 

Artikel 78 auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen 

werden, Anwendung. 

Artikel 27 

Inspektionen in SoHO-Betriebsstätten 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sich SoHO-

Betriebsstätten befinden, führen Inspektionen dieser SoHO-Betriebsstätten und 

gegebenenfalls der SoHO-Einrichtungen oder Dritten, die von SoHO-

Betriebsstätten beauftragt wurden, durch. 

(2) Die für SoHO zuständigen Behörden führen je nach Bedarf die folgenden 

Inspektionen von SoHO-Betriebsstätten durch: 

a) ankündigte routinemäßige Systeminspektionen, 

b) angekündigte oder unangekündigte Inspektionen, insbesondere bei 

Ermittlungen wegen betrügerischer oder sonstiger rechtswidriger Handlungen 

oder auf der Grundlage von Informationen, die auf einen Verstoß gegen diese 

Verordnung hinweisen könnten, 

c) angekündigte oder unangekündigte Inspektionen, die auf eine bestimmte 

Aktivität oder einen bestimmten Sachverhalt gemäß Artikel 20 Absatz 6, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 29 und Artikel 33 Absatz 6 abzielen. 
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(3) Stellen die für SoHO zuständigen Behörden bei ihren Inspektionen Verstöße gegen 

diese Verordnung fest, so können sie, sofern dies erforderlich und verhältnismäßig 

ist, Folgemaßnahmen zu diesen Inspektionen ergreifen, um zu überprüfen, ob die 

SoHO-Betriebsstätten geeignete Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen ergriffen 

haben. 

▌ 

(4) Die für SoHO zuständigen Behörden führen Vor-Ort-Inspektionen durch. Die für 

SoHO zuständigen Behörden können jedoch in Ausnahmefällen Inspektionen ganz 

oder teilweise im Wege virtueller Mittel oder mittels Fernprüfung von Dokumenten 

durchführen, sofern 

a) diese Arten der Inspektion kein Risiko für die Qualität und Sicherheit der 

SoHO darstellen, 

b) diese Arten der Inspektion die Wirksamkeit der Inspektionen nicht 

beeinträchtigen, ▌ 

c) der Schutz von SoHO-Spendern, SoHO-Empfängern oder Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung gewahrt ist und 

d) der höchstzulässige Zeitraum zwischen zwei Vor-Ort-Inspektionen gemäß 

Absatz 9 nicht überschritten wird. 
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(5) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Inspektionen von 

Inspektoren durchgeführt werden, die die in Artikel 30 genannten Anforderungen 

erfüllen. 

▌ 

(6) Die Inspektionen umfassen die Prüfung, ob die SoHO-Betriebsstätten die in den 

Kapiteln VI und VII genannten Standards oder Teile davon einhalten. 

In Fällen, in denen die SoHO-Betriebsstätten 

a) die vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von 

Krankheiten (European Centre for Disease Prevention and Control, im 

Folgenden „ECDC“) und vom Europäischen Direktorat für die Qualität von 

Arzneimitteln und Gesundheitsfürsorge (European Directorate for the Quality 

of Medicines & HealthCare, im Folgenden „EDQM“) gemäß Artikel 56 

Absatz 4 Buchstabe a bzw. Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe a veröffentlichten 

technischen Leitlinien anwenden, prüfen die Inspektoren die gemäß dieser 

Verordnung einzuhaltenden Standards insoweit, als sie in diesen Leitlinien 

behandelt werden, 

b) andere in Artikel 56 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 59 Absatz 4 

Buchstabe b genannte Leitlinien anwenden, die von den Mitgliedstaaten 

gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels angenommen wurden, prüfen die 

Inspektoren die gemäß dieser Verordnung einzuhaltenden Standards 

insoweit, als sie in diesen Leitlinien behandelt werden, 
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c) andere Leitlinien als die in den Buchstaben a und b des vorliegenden 

Absatzes genannten oder andere technische Verfahren gemäß Artikel 56 

Absatz 4 Buchstabe c und Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe c anwenden, die 

nicht in Leitlinien behandelt werden und unter bestimmten Umständen zur 

Anwendung kommen, beurteilen die Inspektoren die von den SoHO-

Betriebsstätten ergriffenen Maßnahmen, mit denen die Angemessenheit 

dieser Leitlinien oder technischen Verfahren sichergestellt werden soll, und 

die Einhaltung der in dieser Verordnung genannten Standards; die SoHO-

Betriebsstätten stellen den Inspektoren alle für diese Beurteilung 

erforderlichen, in Artikel 56 Absatz 7 und Artikel 59 Absatz 7 genannten 

Informationen zur Verfügung. 

(7) Bei der Annahme der in Absatz 6 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 

genannten Leitlinien prüfen und dokumentieren die Mitgliedstaaten vor der 

Inspektion, dass diese Leitlinien geeignet sind, um die Einhaltung der in den 

Kapiteln VI und VII genannten Standards sicherzustellen, und stellen diese 

Leitlinien auf der SoHO-Plattform der EU zur Verfügung. Diese Leitlinien gelten 

als geeignet, um die Einhaltung der Standards dieser Verordnung sicherzustellen, 

wenn bei ihrer Ausarbeitung darauf geachtet wurde, dass sie den in Absatz 6 

Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten und vom ECDC und vom 

EDQM veröffentlichten technischen Leitlinien gleichwertig sind. 
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(8) Die Inspektoren üben eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten aus: 

a) Inspektion von Räumlichkeiten, 

b) Beurteilung und Überprüfung der Frage, ob die Verfahren und durchgeführten 

SoHO-Tätigkeiten mit den Anforderungen dieser Verordnung im Einklang 

stehen, 

c) Prüfung aller Unterlagen und sonstigen Aufzeichnungen ▌im Zusammenhang 

mit den Anforderungen dieser Verordnung ▌, 

d) gegebenenfalls Beurteilung der Konzeption und Umsetzung des gemäß 

Artikel 37 eingerichteten Qualitätsmanagementsystems, 

e) Beurteilung der Konformität der Vigilanz- und Rückverfolgbarkeitssysteme,  

f) Entnahme von Stichproben für die Analyse, Kopieren von Unterlagen, Fotos 

oder Videos, soweit erforderlich, 

g) Beurteilung des bestehenden Notfallplans der SoHO-Einrichtung gemäß 

Artikel 67, sofern zutreffend, 

h) Anordnung der Aussetzung oder Einstellung eines Verfahrens oder einer 

Tätigkeit oder Unterbreitung eines entsprechenden Vorschlags an die für 

SoHO zuständige Behörde oder Verhängung anderer Maßnahmen, wenn 

dies erforderlich und dem festgestellten Risiko angemessen ist; in diesem Fall 

ergreift der Inspektor unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen.  
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(9) Im Anschluss an die in Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe e genannte Inspektion 

führen die für SoHO zuständigen Behörden regelmäßig Inspektionen im Einklang 

mit Absatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels durch, sodass der Zeitabstand 

zwischen zwei Vor-Ort-Inspektionen keinesfalls vier Jahre übersteigt. Bei der 

Häufigkeit der Inspektionen wird Folgendes berücksichtigt: 

a) die festgestellten Risiken in Verbindung mit der SoHO-Art, für die die SoHO-

Betriebsstätte zugelassen ist, und die durchgeführten SoHO-Tätigkeiten, 

▌ 

b) die bisherigen Leistungen der SoHO-Betriebsstätten im Hinblick auf die 

Ergebnisse früherer Inspektionen und die Einhaltung ▌dieser Verordnung, 

c) die ▌Zertifizierung oder Akkreditierung durch internationale Stellen, falls 

angezeigt, ▌ 

d) die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des in Artikel 37 genannten 

Qualitätsmanagementsystems. 

▌ 
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(10) Nach jeder Inspektion erstellen die für SoHO zuständigen Behörden einen Bericht 

über die Ergebnisse der Inspektion ▌und übermitteln ihn der betreffenden SoHO-

Betriebsstätte. Wenn es die Ergebnisse der Inspektion erfordern, legen die für 

SoHO zuständigen Behörden alle erforderlichen Abhilfe- oder Präventivmaßnahmen 

dar oder ersuchen die SoHO-Betriebsstätte ▌, einen Vorschlag für solche 

Maßnahmen mit den entsprechenden Daten für ihren Abschluss vorzulegen. 

▌ 

(11) ▌Bei den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Inspektionen tragen die 

für SoHO zuständigen Behörden den nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d vom 

SoHO-Koordinierungsgremium dokumentierten und veröffentlichten einschlägigen 

bewährten Verfahren für Inspektionen Rechnung. 

(12) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte über die technischen Elemente der 

Verfahren erlassen, die bei Inspektionen in SoHO-Betriebsstätten anzuwenden sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 28 

Inspektionen von ▌SoHO-Einrichtungen, die keine SoHO-Betriebsstätten sind, und bei 

Dritten 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden können Inspektionen gemäß Artikel 27 

Absatz 1 von SoHO-Einrichtungen, die keine SoHO-Betriebsstätten sind, und von 

beauftragten Dritten durchführen, soweit dies im Hinblick auf die Risiken, die sich 

aus den für diese SoHO-Einrichtung registrierten SoHO und SoHO-Tätigkeiten 

ergeben, und ausgehend von den bisherigen Leistungen der SoHO-Einrichtung im 

Hinblick auf die Konformität erforderlich und angemessen ist. 

(2) In den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Fällen gilt Artikel 27 

sinngemäß für Inspektionen von SoHO-Einrichtungen, die keine SoHO-

Betriebsstätten sind, und von beauftragten Dritten. 

▌ 
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Artikel 29 

Gemeinsame Inspektionen 

(1) Auf Ersuchen einer oder mehrerer für SoHO zuständiger Behörden über ihre 

nationale SoHO-Behörde an eine andere nationale SoHO-Behörde können die in 

Artikel 27 Absatz 1 und Artikel 28 Absatz 1 vorgesehenen Inspektionen unter 

Beteiligung von Inspektoren, die zu diesem Zweck von einem anderen Mitgliedstaat 

entsandt werden, als gemeinsame Inspektion durchgeführt werden. 

(2) Die für SoHO zuständige Behörde, bei der ein Ersuchen um eine gemeinsame 

Inspektion eingeht, unternimmt mit voriger Einwilligung der nationalen SoHO-

Behörde und unter Berücksichtigung ihrer verfügbaren Ressourcen alle 

zumutbaren Anstrengungen, um diesem Ersuchen stattzugeben ▌, wenn 

a) die SoHO-Einrichtung, bei der die Inspektion durchgeführt werden soll, in 

mehr als einem Mitgliedstaat SoHO-Tätigkeiten durchführt, die sich auf den 

ersuchenden Mitgliedstaat auswirken, 

b) die für SoHO zuständigen Behörden des ersuchenden Mitgliedstaats für diese 

Inspektion das technische Fachwissen eines anderen Mitgliedstaats benötigen, 

c) die für SoHO zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, an den das Ersuchen 

gerichtet ist, zustimmen, dass andere stichhaltige Gründe für die Durchführung 

einer gemeinsamen Inspektion vorliegen. 
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(3) Eine für SoHO zuständige Behörde, bei der ein Ersuchen um eine gemeinsame 

Inspektion einer SoHO-Einrichtung eingeht, kann das Ersuchen insbesondere 

dann ablehnen, wenn 

a) diese SoHO-Einrichtung im Vorjahr einer gemeinsamen Inspektion 

unterzogen wurde oder 

b) bereits eine gemeinsame Inspektion dieser SoHO-Einrichtung geplant ist. 

(4) Die an einer gemeinsamen Inspektion beteiligten für SoHO zuständigen Behörden 

schließen eine schriftliche Vereinbarung, bevor sie die gemeinsame Inspektion 

durchführen. In dieser schriftlichen Vereinbarung wird mindestens Folgendes 

festgelegt: 

a) Gegenstand und Ziel der gemeinsamen Inspektion, 

b) die Rollen der beteiligten Inspektoren während und nach der Inspektion, 

einschließlich der Benennung einer für SoHO zuständigen Behörde, die die 

Inspektion leitet, 

c) die Befugnisse und Zuständigkeiten der einzelnen beteiligten für SoHO 

zuständigen Behörden. 

Die für SoHO zuständigen Behörden, die an der gemeinsamen Inspektion beteiligt 

sind, verpflichten sich in der in Unterabsatz 1 genannten Vereinbarung dazu, die 

Ergebnisse der Inspektion gemeinsam anzuerkennen. Diese Vereinbarung wird von 

allen beteiligten für SoHO zuständigen Behörden einschließlich der jeweiligen 

nationalen SoHO-Behörden unterzeichnet. 
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(5) Die für SoHO zuständige Behörde, die die gemeinsame Inspektion leitet, ist eine für 

SoHO zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die gemeinsame Inspektion 

stattfindet, und stellt sicher, dass die gemeinsame Inspektion unter Einhaltung der 

nationalen Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats durchgeführt wird. 

Die für SoHO zuständige Behörde, die die SoHO-Einrichtung, die einer 

gemeinsamen Inspektion unterzogen werden soll, überwacht, informiert diese 

SoHO-Einrichtung vorab über die gemeinsame Inspektion und über den Inhalt, es 

sei denn, es liegt ein stichhaltiger und hinreichend begründeter Verdacht dafür vor, 

dass eine solche vorherige Mitteilung die Wirksamkeit der gemeinsamen 

Inspektion beeinträchtigen würde. 

▌ 

(6) Die Mitgliedstaaten können Programme für gemeinsame Inspektionen ausarbeiten, 

um routinemäßige gemeinsame Inspektionen zu erleichtern. Die Mitgliedstaaten 

können solche Programme im Rahmen einer einzigen schriftlichen Vereinbarung 

gemäß Absatz 4 durchführen. 

(7) Bei der Koordinierung und Durchführung gemeinsamer Inspektionen tragen die 

für SoHO zuständigen Behörden den nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d vom 

SoHO-Koordinierungsgremium dokumentierten und veröffentlichten 

einschlägigen bewährten Verfahren Rechnung.  
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Artikel 30 

Besondere Anforderungen an die Inspektoren  

(1) Inspektoren müssen im Besitz eines Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen 

Befähigungsnachweises in einem einschlägigen Bereich sein, mit dem die 

Absolvierung einer Hochschulausbildung oder einer von dem betreffenden 

Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannten Ausbildung bescheinigt wird. 

In Ausnahmefällen können die für SoHO zuständigen Behörden in Erwägung 

ziehen, dass eine Person aufgrund ihrer umfangreichen und einschlägigen Erfahrung 

von den Anforderungen nach Unterabsatz 1 befreit wird. 

(2) Die Inspektoren erhalten von den für SoHO zuständigen Behörden eine spezielle 

Einführungsschulung, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen. Bei dieser speziellen 

Einführungsschulung tragen die für SoHO zuständigen Behörden den nach 

Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d vom SoHO-Koordinierungsgremium 

dokumentierten und veröffentlichten einschlägigen bewährten Verfahren Rechnung. 
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(3) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen sicher, dass die spezielle 

Einführungsschulung mindestens Folgendes umfasst: 

a) die anzuwendenden Inspektionstechniken und -verfahren, einschließlich 

praktischer Übungen, 

b) einen Überblick über die einschlägigen Leitlinien der Union und der 

Mitgliedstaaten für Inspektionen – falls angezeigt – sowie über die vom 

SoHO-Koordinierungsgremium nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d 

dokumentierten und veröffentlichten bewährten Verfahren, 

c) einen Überblick über die Zulassungs- und Erlaubnissysteme des betreffenden 

Mitgliedstaats, 

d) den geltenden Rechtsrahmen für die Wahrnehmung von SoHO-

Überwachungstätigkeiten, 

e) einen Überblick über die technischen Aspekte der SoHO-Tätigkeiten, 

f) die in den Artikeln 56 und 59 genannten technischen Leitlinien für SoHO, 

g) einen Überblick über die Organisation und Arbeitsweise der nationalen 

Regulierungsbehörden im Bereich SoHO und in damit zusammenhängenden 

Bereichen, 

h) einen Überblick über das nationale Gesundheitssystem und die SoHO-

Organisationsstrukturen in dem betreffenden Mitgliedstaat. 
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(4) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen sicher, dass die spezielle 

Einführungsschulung durch eine Fachschulung zu Inspektionen in bestimmten Arten 

von SoHO-Betriebsstätten und gegebenenfalls durch fortlaufende Schulungsangebote 

▌ergänzt wird. Die für SoHO zuständigen Behörden unternehmen alle zumutbaren 

Anstrengungen, um sicherzustellen, dass Inspektoren, die an gemeinsamen 

Inspektionen teilnehmen, die in Artikel 70 Absatz 1 genannten einschlägigen 

Schulungsmaßnahmen der Union absolviert haben und in dem in Artikel 70 Absatz 5 

genannten Verzeichnis eingetragen sind. 

(5) Die Inspektoren können von technischen Sachverständigen unterstützt werden, 

sofern die für SoHO zuständigen Behörden sicherstellen, dass diese 

Sachverständigen die Anforderungen dieser Verordnung ▌erfüllen. 

▌ 

Artikel 31 

Extraktion, Übermittlung und Veröffentlichung von Tätigkeitsdaten  

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden überprüfen, ob die SoHO-Einrichtungen, die 

gemäß Artikel 41 zur Erhebung und Meldung von Tätigkeitsdaten verpflichtet sind, 

ihren für SoHO zuständigen Behörden über die SoHO-Plattform der EU einen 

Jahresbericht mit diesen Tätigkeitsdaten übermitteln. Die SoHO-Plattform der EU 

ermöglicht die Zusammenstellung der von den SoHO-Einrichtungen übermittelten 

Jahresberichte und stellt den für SoHO zuständigen Behörden einen aggregierten 

Jahresbericht mit den Tätigkeitsdaten ihrer SoHO-Einrichtungen zur Verfügung. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels können die Mitgliedstaaten 

beschließen, dass SoHO-Einrichtungen die in Artikel 41 Absatz 1 genannten 

Tätigkeitsdaten den für SoHO zuständigen Behörden im Wege nationaler oder 

internationaler Register bereitstellen, wenn diese Register Tätigkeitsdaten erheben, 

die mit den auf der SoHO-Plattform der EU abrufbaren Datensätzen 

übereinstimmen. In diesem Fall übermitteln die für SoHO zuständigen Behörden 

diese Tätigkeitsdaten im Einklang mit den gemäß Artikel 41 Absatz 3 erlassenen 

Durchführungsrechtsakten. 

(3) Die für SoHO zuständigen Behörden tragen dafür Sorge, dass der aggregierte 

Jahresbericht mit den Tätigkeitsdaten ihrer SoHO-Einrichtungen in ihren 

Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, und zwar unter 

anderem im Internet. Der aggregierte Jahresbericht mit den Tätigkeitsdaten kann 

auch auf der SoHO-Plattform der EU veröffentlicht werden, nachdem er von den 

nationalen SoHO-Behörden geprüft und genehmigt wurde. 

(4) Die Kommission stellt die aggregierten Jahresberichte der für SoHO zuständigen 

Behörden zusammen und erstellt einen Jahresbericht der Union über SoHO-

Tätigkeiten. Die Kommission leitet diesen Jahresbericht der Union über SoHO-

Tätigkeiten zur Prüfung und Genehmigung an die nationalen SoHO-Behörden 

weiter und veröffentlicht ihn anschließend und stellt ihn auf der SoHO-Plattform 

der EU bereit.  
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Artikel 32 

Rückverfolgbarkeit 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden überprüfen, ob die SoHO-Einrichtungen über 

geeignete Verfahren verfügen, um die in Artikel 42 genannte Rückverfolgbarkeit und 

Kodierung von SoHO sicherzustellen. 

(2) Die für SoHO zuständigen Behörden legen Verfahren für die eindeutige 

Identifizierung von SoHO-Betriebsstätten fest, die den Einheitlichen Europäischen 

Code nach Artikel 43 anwenden müssen. Die für SoHO zuständigen Behörden 

stellen sicher, dass diese Identifizierung den für dieses Kodierungssystem 

festgelegten technischen Standards entspricht. Zu diesem Zweck können die für 

SoHO zuständigen Behörden einen Identifizierungscode für SoHO-Betriebsstätten 

verwenden, der von der SoHO-Plattform der EU generiert wird. 

Artikel 33 

Vigilanz 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden sind für die Überwachung der Vigilanz im 

Zusammenhang mit SoHO-Tätigkeiten verantwortlich. ▌ 
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(2) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen nach Maßgabe von Artikel 44 

Leitlinien und Vorlagen für die Übermittlung von Meldungen schwerwiegender 

unerwünschter Reaktionen und schwerwiegender Zwischenfälle sowie von 

Untersuchungsberichten bereit. Bei den bereitgestellten Leitlinien und Vorlagen 

werden die nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d vom SoHO-

Koordinierungsgremium dokumentierten und veröffentlichten bewährten 

Verfahren berücksichtigt. Die für SoHO zuständigen Behörden legen außerdem 

Verfahren für die Entgegennahme von Meldungen schwerwiegender 

unerwünschter Reaktionen und schwerwiegender Zwischenfälle gemäß Artikel 44 

fest. 

(3) Bei Eingang einer Meldung einer schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder 

eines schwerwiegenden Zwischenfalls gemäß Artikel 44 Absatz 3 müssen die für 

SoHO zuständigen Behörden 

▌  

a) überprüfen, ob die Meldung die in Artikel 44 Absatz 3 genannten Angaben 

enthält, 

▌  

b) der einreichenden SoHO-Einrichtung ▌eine Antwort übermitteln, sofern 

zusätzliche Unterlagen oder Korrekturen erforderlich sind. 
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(4) Bei Eingang einer Meldung einer schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder 

eines schwerwiegenden Zwischenfalls gemäß Artikel 44 Absatz 3 können die für 

SoHO zuständigen Behörden 

a) die SoHO-Einrichtung bei der geplanten Untersuchung unterstützend 

beraten, 

b) das SoHO-Koordinierungsgremium gemäß Artikel 69 Absatz 1 um Beratung 

ersuchen.  

Betrifft die Meldung einer schwerwiegenden unerwünschten Reaktion die seltene 

oder bei dieser SoHO-Art nicht zu erwartende Übertragung einer übertragbaren 

Krankheit, so informieren die nationalen SoHO-Behörden das ECDC. In einem 

solchen Fall berücksichtigt die nationale SoHO-Behörde alle Empfehlungen oder 

Informationen des ECDC oder seines SoHO-Expertennetzwerks. 

(5) Bei Eingang eines Untersuchungsberichts über eine schwerwiegende unerwünschte 

Reaktion oder einen schwerwiegenden Zwischenfall müssen die für SoHO 

zuständigen Behörden 

▌  

a) überprüfen, ob der Untersuchungsbericht ▌die gemäß Artikel 44 Absatz 7 

erforderlichen Angaben enthält, 

b) die Ergebnisse der Untersuchung und der beschriebenen Abhilfe- und 

Präventivmaßnahmen bewerten, 
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c) erforderlichenfalls zusätzliche Unterlagen bei der einreichenden SoHO-

Einrichtung anfordern, 

d) die einreichende SoHO-Einrichtung über den Abschluss der Bewertung 

▌informieren, sofern Korrekturen erforderlich sind. 

(6) Die für SoHO zuständigen Behörden können gegebenenfalls Inspektionen gemäß 

Artikel 27 oder 28 durchführen, wenn die eingegangene Meldung einer 

schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder eines schwerwiegenden 

Zwischenfalls oder der eingegangene Untersuchungsbericht ▌darauf hinweist oder 

den begründeten Verdacht nahelegt, dass gegen die Anforderungen dieser 

Verordnung verstoßen wurde, oder sie können Inspektionen durchführen, um die 

ordnungsgemäße Durchführung der geplanten Abhilfe- und Präventivmaßnahmen zu 

überprüfen, oder wenn sie der Ansicht sind, dass ein bestimmter schwerwiegendre 

Zwischenfall oder eine bestimmte schwerwiegenden Reaktion möglicherweise eine 

Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellt. 

(7) Betrifft eine Meldung eineen schwerwiegenden unerwünschten Zwischenfall oder 

einer schwerwiegenden unerwünschten Reaktion ein Risiko für die öffentliche 

Gesundheit, so teilen die für SoHO zuständigen Behörden im Wege des in 

Artikel 34 genannten Verfahrens für SoHO-Schnellwarnungen unverzüglich 

anderen für SoHO zuständigen Behörden wesentliche Informationen mit. Die für 

SoHO zuständigen Behörden, bei denen diese Informationen eingehen, leiten 

diese Informationen – falls angezeigt – an die breite Öffentlichkeit weiter. 

www.parlament.gv.at



 

 1061 

(8) Bei Eingang einer Meldung einer schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder 

eines schwerwiegenden Zwischenfalls mit Auswirkungen auf die Qualität, 

Sicherheit oder Verfügbarkeit eines Produkts, das aus einer SoHO hergestellt wurde 

und im Rahmen anderer in Artikel 2 Absatz 6 genannter Rechtsvorschriften der 

Union reguliert wird, unterrichten die für SoHO zuständigen Behörden gemäß 

Artikel 13 Absatz 6 unverzüglich und über ihre nationale SoHO-Behörde die für 

dieses Produkt zuständigen Behörden. 

(9) Bei Eingang von Informationen über schwerwiegende Vorkommnisse im Sinne 

von Artikel 2 Nummer 65 der Verordnung (EU) 2017/745 oder von Informationen 

über schwerwiegende Nebenwirkungen im Sinne von Artikel 1 Nummer 12 der 

Richtlinie 2001/83/EG, die mit einem aus oder mit SoHO hergestellten Produkt 

zusammenhängen, teilen die für SoHO zuständigen Behörden in den Fällen, in 

denen die Informationen darauf hindeuten, dass möglicherweise ein 

Zusammenhang mit der Qualität oder Sicherheit der zur Herstellung des Produkts 

verwendeten SoHO besteht, die Informationen unverzüglich der SoHO-

Betriebsstätte mit, die die SoHO freigegeben hat, um etwaige Maßnahmen, mit 

denen eine weitere Verteilung der mit dem schwerwiegenden Vorkommnis oder der 

schwerwiegenden Nebenwirkung in Verbindung stehenden SoHO verhindert wird, 

zu erleichtern. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=


 

 1062 

(10) Bei Eingang von Informationen über ein schwerwiegendes Vorkommnis und 

Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld im Sinne von Artikel 2 Nummern 65 und 

68 der Verordnung (EU) 2017/745 und im Sinne von Artikel 2 Nummern 68 und 7 

der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates19 

übermitteln die für SoHO zuständigen Behörden, bei denen diese Informationen 

eingehen, diese Informationen an die ▌SoHO-Einrichtungen, die das betreffende 

Medizinprodukt bei ihren SoHO-Tätigkeiten möglicherweise verwenden. Die für 

SoHO zuständigen Behörden übermitteln diese Informationen außerdem an ihre 

nationale SoHO-Behörde, sofern das Vorkommnis der Begriffsbestimmung einer 

schwerwiegenden unerwünschten Reaktion im Sinne von Artikel 3 Nummer 45 der 

vorliegenden Verordnung oder der Begriffsbestimmung eines schwerwiegenden 

Zwischenfalls im Sinne von Artikel 3 Nummer 46 der vorliegenden Verordnung 

entspricht. 

▌ 

(11) In Fällen, in denen sich Meldungen schwerwiegender unerwünschter Reaktionen 

oder schwerwiegender Zwischenfälle auf SoHO-Spenden ▌von SoHO-Spendern 

beziehen, die auch Organe gespendet haben, stellen die für SoHO zuständigen 

Behörden oder die Mitgliedstaaten sicher, dass die in den Absätzen 1 bis 6 des 

vorliegenden Artikels genannten Verfahren eine angemessene Verknüpfung 

zwischen den Meldungen schwerwiegender unerwünschter Reaktionen und 

schwerwiegender Zwischenfälle ▌gemäß diesem Artikel und dem gemäß Artikel 11 

der Richtlinie 2010/53/EU eingerichteten Meldesystem vorsehen. 

                                                 
19  Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 
98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 
5.5.2017, S. 176). 
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(12) Die für SoHO zuständigen Behörde übermittelt ihren nationalen SoHO-Behörden 

eine jährliche Zusammenfassung der ▌Meldungen schwerwiegender unerwünschter 

Reaktionen und schwerwiegender Zwischenfälle und der Untersuchungsberichte 

bestätigter schwerwiegender unerwünschter Reaktionen und schwerwiegender 

Zwischenfälle. Diese Zusammenfassung enthält erforderlichenfalls 

Empfehlungen, die sich aus einer Analyse der gemeldeten schwerwiegenden 

unerwünschten Reaktionen und schwerwiehenden Zwischenfälle ergeben. 

(13) Die nationalen SoHO-Behörden übermitteln bis zum 30. Juni des Folgejahres eine 

jährliche Zusammenfassung der bestätigten Meldungen schwerwiegender 

unerwünschter Reaktionen und schwerwiegender Zwischenfälle und der 

diesbezüglichen Untersuchungsberichte an die SoHO-Plattform der EU und 

machen der Öffentlichkeit in ihrem Mitgliedstaat eine aggregierte Fassung dieser 

Zusammenfassung, auch im Internet, zugänglich. Die nationalen SoHO-Behörden 

nehmen in die jährliche Zusammenfassung die Zahl und die Arten der ihnen 

gemeldeten schweren unerwünschten Reaktionen und schwerwiehenden 

Zwischenfälle auf, bei denen die Schwellenwerte für den Schweregrad und den 

Grad der Zurechenbarkeit erreicht wurden, die in den gemäß Artikel 69 Absatz 1 

Buchstabe d vom SoHO-Koordinierungsgremiums dokumentierten und 

veröffentlichten bewährten Verfahren festgelegt sind. 
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(14) Die Kommission aggregiert die jährlichen Zusammenfassungen der nationalen 

SoHO-Behörden und erstellt einen jährlichen SoHO-Vigilanzbericht der Union, den 

sie, nachdem sie ihn den nationalen SoHO-Behörden zur Überprüfung und 

Genehmigung vorgelegt hat, veröffentlicht. Dieser Bericht umfasst eine 

Gesamtmusteranalyse und Empfehlungen. 

▌ 

(15) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zu den Verfahren erlassen, die bei 

der Konsultation und Koordinierung zwischen den für SoHO zuständigen Behörden 

und dem ECDC in Bezug auf einschlägige Meldungen und Untersuchungen 

schwerwiegender unerwünschter Reaktionen und schwerwiegender Zwischenfälle 

anzuwenden sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 34 

SoHO-Schnellwarnungen 

(1) Die für SoHO zuständigen Behörden unterrichten bei Eingang einer Meldung einer 

schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder eines schwerwiegenden 

Zwischenfalls oder anderer Informationen mit Auswirkungen auf die ▌Qualität, 

Sicherheit oder Verfügbarkeit von SoHO in mehr als einem Mitgliedstaat ihre 

nationalen SoHO-Behörde, die wiederum eine SoHO-Schnellwarnung über die ▌ 

SoHO-Plattform der EU auslöst. 

(2) Insbesondere unter den folgenden Umständen lösen die nationalen SoHO-Behörden 

eine SoHO-Schnellwarnung aus: 

a) Es wurde ein Risiko für die Qualität oder Sicherheit von SoHO in Bezug auf 

SoHO festgestellt, die aus ihrem Mitgliedstaat an mindestens einen anderen 

Mitgliedstaat verteilt wurden. 

b) In ihrem Mitgliedstaat ist eine übertragbare Krankheit ausgebrochen und sie 

haben Maßnahmen zur Rückstellung oder Testung von SoHO-Spendern 

ergriffen, um das Risiko einer Krankheitsübertragung durch SoHO zu mindern. 
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c) Es ist ein Defekt oder eine schwerwiegende Störung der Versorgung bei 

Ausrüstungen, Geräten, Materialien oder Reagenzien aufgetreten, die kritisch 

für die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung oder Verteilung von SoHO sind 

und auch in anderen Mitgliedstaaten verwendet werden könnten. 

d) Den nationalen SoHO-Behörden stehen andere Informationen zur Verfügung, 

die in anderen Mitgliedstaaten berechtigterweise als zweckmäßig angesehen 

werden könnten, um Risiken für die Qualität oder Sicherheit von SoHO zu 

mindern, und von denen ausgehend die Auslösung einer SoHO-

Schnellwarnung verhältnismäßig und notwendig ist. 

(3) Das ECDC kann mit Unterstützung seines SoHO-Expertennetzwerks auch eine 

SoHO-Schnellwarnung auf der SoHO-Plattform der EU auslösen, wenn die 

Überwachung übertragbarer Krankheiten auf ein neues Risiko für die Sicherheit von 

SoHO hindeutet. Das ECDC kann in einer solchen SoHO-Schnellwarnung darauf 

hinweisen, dass es Leitlinien zur Minderung von Risiken im Zusammenhang mit 

dem Ausbruch übertragbarer Krankheiten bereitgestellt hat, insbesondere in Bezug 

auf die Eignung und Testung von SoHO-Spendern. 
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(4) Die nationalen SoHO-Behörden, bei denen eine SoHO-Schnellwarnung eingeht, 

übermitteln den für SoHO zuständigen Behörden in ihrem Mitgliedstaat und den 

betreffenden SoHO-Einrichtungen ▌unverzüglich einschlägige Informationen, um 

sicherzustellen, dass umgehend risikomindernde Maßnahmen ergriffen werden 

können und dass einschlägige Informationen, die Experten des SoHO-Sektors 

vorliegen, an die für SoHO zuständigen Behörden weitergegeben werden können. 

Die nationalen SoHO-Behörden können die in der SoHO-Schnellwarnung 

enthaltenen Informationen auch durch weitere Angaben ergänzen, z. B. durch 

Einzelheiten über einschlägige risikomindernde Maßnahmen in ihrem Mitgliedstaat. 

(5) Die nationalen SoHO-Behörden und das ECDC tragen bei der Auslösung und 

Handhabung einer SoHO-Schnellwarnung den nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d 

vom SoHO-Koordinierungsgremium dokumentierten und veröffentlichten 

einschlägigen bewährten Verfahren Rechnung. 
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KAPITEL IV 

ALLGEMEINE PFLICHTEN VON SOHO-EINRICHTUNGEN 

Artikel 35 

Registrierung als SoHO-Einrichtung  

(1) Einrichtungen müssen sich als SoHO-Einrichtung registrieren lassen, bevor sie eine 

der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c genannten SoHO-Tätigkeiten aufnehmen.  

Einrichtungen können eine für SoHO zuständige Behörde in ihrem Hoheitsgebiet 

um eine Stellungnahme dazu ersuchen, ob die von ihnen durchgeführten 

Tätigkeiten den Registrierungsanforderungen dieses Kapitels unterliegen.  

(2) SoHO-Tätigkeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die in einer 

registrierten SoHO-Einrichtung tätig sind.  

(3) Für die Registrierung als SoHO-Einrichtung muss die SoHO-Einrichtung die 

folgenden Angaben vorlegen: 

a) den Namen der SoHO-Einrichtung und alle Anschriften, an denen die 

SoHO-Einrichtung SoHO-Tätigkeiten durchführt, 

b) den Namen und die Kontaktangaben der in Artikel 36 genannten 

verantwortlichen Person, 
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c) die Bestätigung der SoHO-Einrichtung, dass sie gemäß Artikel 28 einer 

Inspektion unterzogen werden kann und dass sie in allen Angelegenheiten 

im Zusammenhang mit der Durchführung von SoHO-

Überwachungstätigkeiten nach Maßgabe dieser Verordnung mit der 

jeweiligen für SoHO zuständigen Behörde zusammenarbeiten wird, 

d) eine Liste der betreffenden SoHO und der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c 

genannten SoHO-Tätigkeiten, die die SoHO-Einrichtung durchführt; wenn 

die SoHO-Einrichtung die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv 

genannte SoHO-Tätigkeit durchführt, gibt sie außerdem den Namen der 

SoHO-Betriebsstätte an, die für die Freigabe der SoHO vor der Verteilung 

verantwortlich ist, 

e) gegebenenfalls eine Liste der SoHO-Betriebsstätten, für die die SoHO-

Einrichtung im Rahmen einer Vereinbarung SoHO-Tätigkeiten durchführt, 

f) gegebenenfalls genaue Angaben zur Akkreditierung oder Zertifizierung 

durch eine externe Stelle,  

g) gegebenenfalls Informationen über Tätigkeiten, die gemäß Artikel 13 

Absatz 1 im Rahmen anderer Rechtsvorschriften der Union durchgeführt 

und reguliert werden. 
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(4) SoHO-Einrichtungen erklären bei der Registrierung, ob sie eine Erlaubnis gemäß 

Artikel 19, 25 oder 26 benötigen. Sie führen auch eine Selbstbewertung der Frage 

durch, ob sie die Kriterien für die Einstufung als kritische SoHO-Einrichtung 

erfüllen, und teilen das Ergebnis mit.  

(5) In Mitgliedstaaten, in denen die SoHO-Plattform der EU für die Registrierung von 

SoHO-Einrichtungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 genutzt wird, registrieren sich 

Einrichtungen, die der Begriffsbestimmung einer SoHO-Einrichtung gemäß Artikel 3 

Nummer 33 entsprechen, unter Befolgung der Anweisungen ihrer für SoHO 

zuständigen Behörden direkt auf der SoHO-Plattform der EU. 

(6) SoHO-Einrichtungen registrieren unverzüglich Änderungen der gemäß Absatz 3 

Buchstaben a, b und d bis g registrierten Informationen. Beziehen sich diese 

Änderungen auf SoHO-Tätigkeiten einschließlich Verarbeitung und Lagerung oder 

Freigabe, Einfuhr oder Ausfuhr von SoHO, so beantragen diese SoHO-

Einrichtungen eine Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte. 
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(7) Stellt eine registrierte SoHO-Einrichtung die Durchführung ihrer SoHO-

Tätigkeiten teilweise oder vollständig ein, so teilt sie diese Änderung unverzüglich 

dem Register der SoHO-Einrichtungen mit und gibt an, welcher SoHO-

Einrichtung sie SoHO zur Lagerung zukommen lassen wird, und übermittelt 

gegebenenfalls die in Artikel 42 genannten Daten. 

(8) Ist das gelagerte SoHO für die autologe Verwendung oder für die Verwendung 

innerhalb einer Beziehung bestimmt oder handelt es sich um eine SoHO, bei der 

eine hohe Übereinstimmung mit einem bestimmten SoHO-Empfänger besteht, und 

stellt die SoHO-Einrichtung die SoHO-Aktivitäten im Zusammenhang mit der 

Lagerung oder etwaigen Verwendung dieser SoHO ein, so unterrichtet sie die 

Personen, von denen die SoHO gewonnen wurde, und übermittelt ihnen Angaben 

zu der neuen SoHO-Einrichtung, die diese SoHO lagern wird. 

Artikel 36 

Verantwortliche Person 

(1) Die SoHO-Einrichtungen benennen innerhalb ihrer Einrichtung eine 

verantwortliche Person, die sicherstellt, dass die von der SoHO-Einrichtung 

durchgeführten SoHO-Tätigkeiten im Einklang mit den Anforderungen dieser 

Verordnung stehen, die für diese SoHO-Tätigkeiten gelten. 
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(2) Die verantwortliche Person muss im Besitz eines Diploms, Prüfungszeugnisses 

oder sonstigen Befähigungsnachweises im Bereich der Medizin, der Pharmazie 

oder der Biowissenschaften sein, das/der die Absolvierung einer 

Hochschulausbildung oder einer von dem betreffenden Mitgliedstaat als 

gleichwertig anerkannten Ausbildung bescheinigt, und diese Person muss 

mindestens zweijährige Erfahrung im einschlägigen Bereich haben. 

(3) Die SoHO-Einrichtungen teilen ihrer für SoHO zuständigen Behörde den Namen 

und die Kontaktdaten der verantwortlichen Person mit. Wird die verantwortliche 

Person endgültig oder vorübergehend ersetzt, so teilt die SoHO-Einrichtung 

unverzüglich ihrer für SoHO zuständigen Behörde den Namen und die 

Kontaktdaten der neuen verantwortlichen Person und das Datum mit, an dem die 

Verantwortung von dieser Person übernommen wird. 

(4) Die verantwortliche Person kann die Funktion des in Artikel 49 genannten 

Freigabeverantwortlichen oder die Funktion des in Artikel 50 genannten Arztes 

ausüben, sofern diese Person über die erforderlichen Qualifikationen oder die 

erforderliche Erfahrung gemäß diesen Artikeln verfügt. 
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Artikel 37 

Qualitätsmanagementsystem 

(1) Die SoHO-Einrichtungen schaffen, pflegen und aktualisieren ein 

Qualitätsmanagementsystem, das für ihre SoHO-Tätigkeiten geeignet ist und ein 

hohes Qualitätsniveau der SoHO sicherstellt. 

(2) Die SoHO-Einrichtungen müssen ihr Qualitätsmanagementsystem so gestalten, 

dass sichergestellt ist, dass die SoHO-Tätigkeiten von Personal, das über die 

erforderlichen dokumentierten und regelmäßig geprüften Kompetenzen für die 

Wahrnehmung der ihm zugewiesenen Aufgaben verfügt, und in Einrichtungen, 

die so ausgelegt sind und betrieben werden, dass eine Kontamination oder 

Kreuzkontamination der SoHO oder ein Verlust der Rückverfolgbarkeit verhindert 

wird, einheitlich durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang tragen die 

SoHO-Einrichtungen den vom EDQM veröffentlichten technischen Leitlinien für 

das Qualitätsmanagement sowie den Leitlinien des EDQM für bewährte Verfahren 

gemäß der SoHO-Plattform der EU Rechnung. Es können alternative Konzepte 

für die Gestaltung des Qualitätsmanagementsystems zur Anwendung kommen, 

wenn die SoHO-Einrichtungen ihren für SoHO zuständigen Behörden 

nachweisen können, dass hiermit ein gleichwertiges Qualitätsniveau erreicht wird. 
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(3) Die SoHO-Einrichtungen führen Verfahren und Spezifikationen für Folgendes 

ein (sofern bei ihren SoHO-Tätigkeiten anwendbar): 

a) Dokumentation der Aufgaben und Zuständigkeiten des Personals und der 

Organisation, 

b) Auswahl, Schulung und Kompetenzbewertung des Personals, 

c) Qualifizierung der Beschaffung, Validierung und Überwachung von 

Räumlichkeiten, Materialien und Ausrüstungen einschließlich IT-Systemen, 

d) andere für das eingerichtete Qualitätsmanagementsystem sachdienliche 

Unterlagen, 

e) Qualitätskontrolle und Überwachung der zentralen Leistungsindikatoren 

von SoHO-Tätigkeiten, 

f) Quarantäne und Freigabe, 

g) Entnahme von SoHO aus dem Bestand der freigegebenen SoHO und 

Rückrufe, 

h) interne Audits, 

i) Management beauftragter Dritter, 
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j) Management von Fällen, in denen Verfahren nicht befolgt oder 

Spezifikationen nicht eingehalten wurden, 

k) Beschwerden, 

l) Management der Rückverfolgbarkeit und der Vigilanz gemäß den 

Artikeln 42, 43 und 44,  

m) Kontinuitätsplanung. 

(4) Die SoHO-Einrichtungen überprüfen das Qualitätsmanagementsystem in 

regelmäßigen Abständen, um seine Wirksamkeit zu bestätigen und bei Bedarf 

Abhilfe- und Präventivmaßnahmen zu ergreifen. 

(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zu ausgewählten Elementen und 

Spezifikationen des Qualitätsmanagementsystems erlassen, um ein einheitliches 

Qualitätsmanagement sicherzustellen.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.  

▌ 
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Artikel 38 

Zulassung von SoHO-Präparaten  

(1) SoHO-Einrichtungen dürfen SoHO-Präparate ohne vorherige Zulassung des SoHO-

Präparats weder freigeben noch – bei autologer Verwendung oder Verwendung 

innerhalb einer Beziehung – herstellen und unmittelbar bei einem SoHO-Empfänger 

verwenden, es sei denn, dies erfolgt im Rahmen der Durchführung eines 

genehmigten Plans für die Überwachung der klinischen Ergebnisse als Teil einer 

Zulassung eines SoHO-Präparats. 

(2) Vor der Beantragung der Zulassung eines SoHO-Präparats können SoHO-

Einrichtungen ihre für SoHO zuständigen Behörden um eine Stellungnahme zur 

Anwendbarkeit der Zulassungsanforderungen dieser Verordnung auf ihre SoHO-

Tätigkeiten ersuchen. 

(3) In in Artikel 65 genannten gesundheitlichen Notsituationen bzw. für einen 

bestimmten SoHO-Empfänger können SoHO-Einrichtungen bei ihren für SoHO 

zuständigen Behörden eine Ausnahme von der Zulassungspflicht für ein SoHO-

Präparat beantragen, sofern dies durch die in Artikel 19 Absatz 11 genannten 

klinischen Umstände gerechtfertigt ist. 
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Artikel 39 

Beantragung der Zulassung von SoHO-Präparaten 

(1) SoHO-Einrichtungen übermitteln Anträge auf die Zulassung von SoHO-Präparaten 

an die für SoHO zuständige Behörde in ihrem Hoheitsgebiet. 

(2) Anträge auf die Zulassung von SoHO-Präparaten müssen Folgendes enthalten: 

a) den Namen und die Kontaktdaten der antragstellenden SoHO-Einrichtung, 

die für die Zulassung des SoHO-Präparats verantwortlich ist, 

b) genaue Angaben zu den für dieses SoHO-Präparat durchgeführten SoHO-

Tätigkeiten, zu denen mindestens Folgendes gehört: 

i) eine Beschreibung der für das SoHO-Präparat verwendeten SoHO, 

ii) eine Liste der spezifischen Kriterien zur Feststellung der Eignung von 

SoHO-Spendern, einschließlich spezifischer Tests von SoHO-Spendern 

für das SoHO-Präparat, 

iii) eine Zusammenfassung der Verfahren zur Gewinnung von SoHO und 

etwaige spezielle Prüfungen und Kontrollen im Rahmen der 

Qualitätskontrollen der gewonnenen SoHO vor der Verarbeitung, 
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iv) eine Beschreibung der Schritte der angewandten Verarbeitung, 

einschließlich Einzelheiten zu den einschlägigen verwendeten 

Materialien und Ausrüstungen, den Umgebungsbedingungen und den 

Prozessparametern und -kontrollen in jedem Schritt, 

v) eine Beschreibung der ▌Ausrüstung, Reagenzien und Materialien, die 

während der Verarbeitung in direkten Kontakt mit der SoHO kommen, 

und ihr Zertifizierungsstatus gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (falls 

anwendbar) und im Falle der Verwendung intern entwickelter 

Ausrüstungen, Reagenzien oder Materialien einen Nachweis für die 

Validierung ihrer Qualität, 

vi) etwaige besondere Lagerungs- und Transportbedingungen und 

Lagerungs- und Transportfristen, einschließlich der Validierung dieser 

Bedingungen und Fristen, 

vii) eine Spezifikation des SoHO-Präparats einschließlich der Parameter für 

die Qualitätskontrolle und die Freigabe, 

viii) Daten aus der Prozessvalidierung und der Gerätequalifizierung, 

ix) Angaben zu etwaigen SoHO-Einrichtungen oder Dritten, die ▌mit der 

Durchführung von Tätigkeiten oder relevanten Verarbeitungsschritten 

für das SoHO-Präparat beauftragt wurden, 
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x) die klinischen Indikationen, bei denen das SoHO-Präparat angewendet 

werden soll, und die klinischen Daten zur Untermauerung dieser 

Indikationen, 

xi) gegebenenfalls nichtklinische Daten zur Wirksamkeit bzw. 

Funktionalität und Toxizität des SoHO-Präparats, 

c) die Ergebnisse einer Nutzen-Risiko-Bewertung, die für die Kombination der 

für das SoHO-Präparat durchgeführten SoHO-Tätigkeiten vorgenommen 

wurde, zusammen mit der beabsichtigten klinischen Indikation, für die der 

Antrag auf Zulassung des SoHO-Präparats eingereicht wird, wobei 

Folgendes berücksichtigt wird: 

i) ob das SoHO-Präparat in einer in den technischen Leitlinien nach 

Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe a enthaltenen EDQM-Monografie für 

SoHO oder in einer Spezifikation, die in den in Artikel 59 Absatz 4 

Buchstabe b oder c genannten anderen Leitlinien enthalten ist, 

beschrieben ist und an diese angepasst wurde, 

ii) ob das SoHO-Präparat die in einer unter Ziffer i genannten ▌Monografie 

oder Spezifikation festgelegten Qualitätskriterien erfüllt und für die in 

dieser Monografie oder Spezifikation angegebene Indikation und Art der 

Verwendung beim Menschen bestimmt ist, sofern diese Angaben in der 

Monografie enthalten sind, oder ob es die Anforderungen in den in 

Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe b genannten anderen Leitlinien erfüllt, 
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iii) Informationen über die frühere Verwendung und Zulassung des SoHO-

Präparats oder eines vergleichbaren SoHO-Präparats in anderen SoHO-

Einrichtungen, wie auf der SoHO-Plattform der EU verfügbar, 

iv) gegebenenfalls im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 erhobene Nachweise für die 

klinische Funktionalität eines zertifizierten Medizinprodukts, das für die 

spezifische Verarbeitung für das SoHO-Präparat kritisch ist, sofern die 

antragstellende SoHO-Einrichtung Zugriff auf diese Daten hat, 

v) die Dokumentation zu einem standardisierten Prozess zur 

Identifizierung, Quantifizierung und Beurteilung aller Risiken für SoHO-

Spender, SoHO-Empfänger oder die Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung, die sich aus der Abfolge der für das SoHO-

Präparat durchgeführten Tätigkeiten ergeben, und unter 

Berücksichtigung der vom EDQM für die Durchführung solcher 

Risikobewertungen veröffentlichten und in Artikel 56 Absatz 4 

Buchstabe a und Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe a genannten 

technischen Leitlinien, 
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d) in Fällen, in denen das ermittelte Risiko höher als vernachlässigbar oder die 

erwartete klinische Wirksamkeit bzw. Funktionalität nicht bekannt ist, einen 

Vorschlag für einen Plan für die Überwachung der klinischen Ergebnisse zum 

Zwecke der Erlangung weiterer Nachweise – falls erforderlich – für die 

Zulassung des SoHO-Präparats entsprechend den Ergebnissen der Nutzen-

Risiko-Bewertung und im Einklang mit Buchstabe c, 

e) Angaben zu den als proprietär anzusehenden Daten, gegebenenfalls mit einer 

nachprüfbaren Begründung. 

(3) Umfasst der Antrag auf Zulassung des SoHO-Präparats die Registrierung der 

klinischen Ergebnisse gemäß Artikel 20 Absatz 5, so legt der Antragsteller der für 

SoHO zuständigen Behörde detaillierte Angaben zu dem klinischen Register vor 

und beantragt die Genehmigung für dessen Verwendung. 

▌ 
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(4) Die SoHO-Einrichtungen bereiten – falls angezeigt – das betreffende SoHO-

Präparat im Einklang mit Artikel 20 Absatz 4 Buchstabe d und Artikel 21 

ausschließlich für die Durchführung und innerhalb der Grenzen eines Plans für 

die Überwachung der klinischen Ergebnisse auf und verteilen es ausschließlich zu 

diesem Zweck und innerhalb dieser Grenzen, wobei dieser Plan von der für SoHO 

zuständigen Behörde gemäß Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe d genehmigt wurde, 

und übermitteln die Ergebnisse und ihre Analyse innerhalb der in der 

Genehmigung festgelegten Frist ihrer für SoHO zuständigen Behörde.  

(5) Die antragstellende SoHO-Einrichtung ist für die Erhebung der Daten zur 

Überwachung der klinischen Ergebnisse verantwortlich und ist in der Lage, diese 

Daten auf Verlangen der für SoHO zuständigen Behörde bereitzustellen. 

(6) SoHO-Einrichtungen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung auf Zulassung 

des SoHO-Präparats ihrer für SoHO zuständigen Behörden keine wesentlichen 

Änderungen an den für ein zugelassenes SoHO-Präparat angewandten 

Verarbeitungsschritten oder durchgeführten Tätigkeiten vornehmen. Bei 

wesentlichen Änderungen, für die es eines Antrags auf Aktualisierung der 

Zulassung des SoHO-Präparats bedarf, handelt es sich um Änderungen, die sich 

auf die beabsichtigte klinische Indikation oder die Qualität, Sicherheit oder 

Wirksamkeit bzw. Funktionalität des SoHO-Präparats auswirken. 

(7) Die für das SoHO-Präparat zugelassene SoHO-Einrichtung hat ihren Sitz in dem 

Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf Zulassung des SoHO-Präparats eingereicht 

wird. 
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Artikel 40 

Klinische Studien mit SoHO 

(1) Wenn SoHO-Einrichtungen im Rahmen genehmigter Pläne für die Überwachung 

der klinischen Ergebnisse in Artikel 21 Absatz 3 Buchstaben b und c genannte 

klinische Studien mit SoHO mit SoHO-Präparaten durchführen, die noch nicht 

zugelassen sind, so erfüllen die SoHO-Einrichtungen die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen und insbesondere die in den Kapiteln VI und VII 

festgelegten Standards. 

(2) Bevor SoHO-Einrichtungen eine klinische Studie mit SoHO für das in Artikel 21 

Absatz 3 Buchstabe c genannte Risikoniveau beginnen, müssen sie 

a) eine befürwortende Stellungnahme eines einschlägigen Ethikkomitees 

einholen und sie ihrer für SoHO zuständigen Behörde übermitteln; in einer 

solchen Stellungnahme werden die ethischen, rechtlichen und methodischen 

Aspekte der klinischen SoHO-Studie behandelt, um festzustellen, ob aus der 

Studie so, wie sie konzipiert ist, belastbare Schlussfolgerungen gezogen 

werden können,  

b) die Billigung des in Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 21 

genannten Plans für die Überwachung der klinischen Ergebnisse durch die 

für SoHO zuständige Behörde abwarten.  

www.parlament.gv.at



 

 1084 

(3) SoHO-Einrichtungen, die im Rahmen einer klinischen Studie mit SoHO SoHO bei 

SoHO-Empfängern anwenden, tragen dafür Sorge, dass die vorgesehenen SoHO-

Empfänger oder die Personen, die in deren Namen die Einwilligung erteilen, 

darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass das betreffende SoHO-Präparat noch 

keine Zulassung gemäß dieser Verordnung hat und dass das SoHO-Präparat im 

Rahmen einer klinischen Studie mit SoHO angewandt wird, die Teil des 

Zulassungsverfahrens für das SoHO-Präparat ist.  

(4) Die für die die klinische Studie mit SoHO verantwortliche Person muss 

angemessen qualifiziert sein und geschult werden.  

(5) Die SoHO-Einrichtungen halten während einer klinischen Studie mit SoHO die 

Vigilanz- und Berichterstattungsanforderungen gemäß Artikel 44 ein. 
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Artikel 41 

Erhebung und Meldung von Tätigkeitsdaten  

(1) SoHO-Einrichtungen erheben und melden Daten zu allen folgenden SoHO-

Tätigkeiten: 

a) Registrierung von SoHO-Spendern, 

b) Gewinnung, 

c) Verteilung, 

d) Einfuhr, 

e) Ausfuhr, 

f) Verwendung beim Menschen. 

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten umfassen die auf der SoHO-Plattform der EU 

abrufbaren Datensätze. 
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(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung technischer 

Verfahren für die Erstellung und Aktualisierung der Liste der zu meldenden 

Datensätze, um die Einheitlichkeit, Kompatibilität und Vergleichbarkeit der 

Jahresberichte mit den Tätigkeitsdaten, die Extraktion, die Übermittlung und die 

Veröffentlichung der Tätigkeitsdaten sicherzustellen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die SoHO-Einrichtungen übermitteln an die SoHO-Plattform der EU bis zum 

30. Juni des Folgejahres einen Jahresbericht über die gemäß diesem Artikel 

erhobenen Daten. 

(5) Abweichend von Absatz 4 des vorliegenden Artikels übermitteln die SoHO-

Einrichtungen ihren Jahresbericht mit den Tätigkeitsdaten bis zum 30. Juni des 

Folgejahres an die angegebenen Register, wenn die Mitgliedstaaten die SoHO-

Einrichtungen ersuchen, die in Artikel 31 Absatz 2 genannten Aktivitätsdaten zu 

melden. 
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Artikel 42 

Rückverfolgbarkeit und Kodierung  

(1) SoHO-Einrichtungen müssen ein Rückverfolgbarkeitssystem einführen, um jeden 

SoHO-Spender oder die Person, von der SoHO für die autologe Verwendung oder 

die Verwendung innerhalb einer Beziehung gewonnen wurden, in jeder Phase 

eindeutig mit seiner bzw. ihrer SoHO und mit allen Unterlagen, Proben, SoHO-

Präparaten und SoHO-Einrichtungen, die mit dieser SoHO in Verbindung stehen, zu 

verknüpfen.  

Einführende SoHO-Betriebsstätten müssen für eingeführte SoHO einen 

gleichwertigen Grad der Rückverfolgbarkeit sicherstellen. 

(2) Das in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Rückverfolgbarkeitssystem ist 

in der Lage, 

a) den SoHO-Spender oder die Person, von der SoHO für die autologe 

Verwendung oder die Verwendung innerhalb einer Beziehung gewonnen 

wurden, sowie die SoHO-Betriebsstätte, die die SoHO freigegeben hat, zu 

identifizieren, 

b) den SoHO-Empfänger in der SoHO-Einrichtung, die die SoHO beim SoHO-

Empfänger angewendet hat, oder den Hersteller von Produkten, die durch 

andere in Artikel 2 Absatz 6 genannte Rechtsvorschriften der Union geregelt 

werden, zu identifizieren, 

c) alle maßgeblichen Daten in Bezug auf die Qualität und Sicherheit der SoHO 

und aller Materialien oder Ausrüstungen, die mit diesen SoHO in 

Berührung kommen und die ein Risiko für deren Qualität oder Sicherheit 

darstellen könnten, zu lokalisieren und zu identifizieren. 
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(3) SoHO-Einrichtungen, die SoHO verteilen, nutzen einen Code, der die Informationen 

enthält, die gemäß dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Rückverfolgbarkeitssystem vorgeschrieben sind. SoHO-Einrichtungen stellen sicher, 

dass der generierte Code 

a) innerhalb der Union eindeutig ist, 

b) maschinenlesbar ist, es sei denn, die Größe oder die Lagerbedingungen lassen 

die Anbringung eines maschinenlesbaren Codes nicht zu, 

c) die Identität des SoHO-Spenders oder der Person, von der SoHO für die 

autologe Verwendung gewonnen werden, nicht offenlegt, 

d) die technischen Vorschriften zu dem in Artikel 43 genannten Einheitlichen 

Europäischen Code erfüllt, sofern diese Vorschriften nach dem genannten 

Artikel anwendbar sind.  

Unterabsatz 1 gilt nicht im Zusammenhang mit der autologen Verwendung oder der 

Verwendung innerhalb einer Beziehung von SoHO, die in derselben SoHO-

Einrichtung gewonnen wurden, in der sie angewendet werden. 

(4) Die SoHO-Einrichtungen geben die in Absatz 3 genannten Codes auf den 

Kennzeichnungen an, die an den SoHO ▌vor deren Verteilung anzubringen 

sind, oder in den Begleitunterlagen zu den verteilten SoHO ▌, wenn 

sichergestellt werden kann, dass diese Unterlagen nicht von den jeweiligen 

SoHO ▌getrennt werden oder digital mit diesen verknüpft werden. 
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(5) SoHO-Einrichtungen verwenden ein Kennzeichnungssystem, das den 

Kennzeichnungsanforderungen der in Artikel 56 Absatz 4 und Artikel 59 Absatz 4 

genannten einschlägigen technischen Leitlinien entspricht. ▌ 

(6) SoHO-Einrichtungen bewahren die für die Rückverfolgbarkeit erforderlichen 

Daten angemessen geschützt für einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren ab 

dem Tag der Verteilung der SoHO oder gegebenenfalls ab dem Tag der 

Entsorgung oder der Ausfuhr auf, wobei die für SoHO zuständige Behörde auf die 

Daten zugreifen kann. Die Daten können in elektronischer Form gespeichert 

werden. Stellt eine SoHO-Einrichtung ihre Tätigkeit ein, so werden die 

Rückverfolgbarkeitsdaten für den restlichen Teil des Rückverfolgbarkeitszeitraums 

an eine beauftragte SoHO-Einrichtung übertragen, nachdem die für SoHO 

zuständige Behörde informiert wurde. 

(7) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zu den Daten der SoHO-

Spender und der SoHO-Empfänger, die mindestens gespeichert werden müssen, 

um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.  
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Artikel 43 

Europäisches Kodierungssystem 

(1) SoHO-Einrichtungen verwenden einen Einheitlichen Europäischen Code ▌für 

SoHO, die zur Verwendung beim Menschen bestimmt sind. In Fällen, in denen 

SoHO ▌zur Weiterverarbeitung an eine andere SoHO-Einrichtung übergeben werden 

oder für die Herstellung von Produkten, die durch andere Rechtsvorschriften der 

Union gemäß Artikel 2 Absatz 6 geregelt sind oder in Drittländer ausgeführt 

werden, freigegeben werden, verwenden die SoHO-Einrichtungen mindestens die 

Teile des Einheitlichen Europäischen Codes, die die Identifizierung der Spende 

ermöglichen. Der Einheitliche Europäische Code muss auch auf der äußeren 

Verpackung der betroffenen SoHO oder auf einer an ihr angebrachten 

Kennzeichnung oder in den Begleitunterlagen zu dieser SoHO angegeben sein, 

sofern sichergestellt werden kann, dass diese Unterlagen der betreffenden SoHO 

beiliegen. 

(2) Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für 

a) reproduktive SoHO zur Verwendung innerhalb einer Beziehung, 

b) Blut oder Blutbestandteile zur Transfusion oder zur Herstellung von 

Arzneimitteln, 
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c) SoHO, die bei einem SoHO-Empfänger ohne vorherige Lagerung verwendet 

wird, 

d) SoHO, die über Umwege in die Union eingeführt und gemäß Artikel 26 

Absatz 6 direkt von den für SoHO zuständigen Behörden zugelassen wird, 

e) SoHO, die in derselben SoHO-Einrichtung verwendet wird, an die sie 

eingeführt oder in der sie gespendet wird. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zum Format des Einheitlichen 

Europäischen Codes und zu den Anforderungen im Zusammenhang mit seiner 

Anwendung in SoHO-Betriebsstätten und auf SoHO zum Zeitpunkt der Verteilung 

bzw. des Transports und der Lieferung zur Weiterverarbeitung. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 44 

Vigilanz und Berichterstattung 

(1) Die SoHO-Einrichtungen unterhalten ein System zur Ermittlung, Untersuchung und 

Aufzeichnung von Informationen über unerwünschte Reaktionen und 

Zwischenfälle, einschließlich solcher, die bei der Überwachung der klinischen 

Ergebnisse im Rahmen eines Antrags auf Zulassung eines SoHO-Präparats gemäß 

Artikel 39 festgestellt wurden. 

(2) Die SoHO-Einrichtungen unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, damit die 

künftigen Eltern von Kindern, die mithilfe einer Fremdspende geboren werden, 

ermutigt werden, der behandelnden SoHO-Einrichtung Informationen über 

schwerwiegende genetische Erkrankungen mitzuteilen, sobald diese bei den Kindern 

auftreten. Die SoHO-Einrichtung teilt diese Informationen unverzüglich der SoHO-

Betriebsstätte mit, die die reproduktive SoHO zur Verwendung beim Menschen 

freigegeben ▌hat, damit die vermutete schwerwiegende unerwünschte Reaktion 

untersucht und die weitere Verteilung von SoHO des betroffenen SoHO-Spenders 

im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften über die Lagerung und 

Verwendung von reproduktiven SoHO verhindert wird. 
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(3) In Fällen, in denen SoHO-Einrichtungen feststellen oder vermuten, dass eine 

unerwünschte Reaktion oder ein Zwischenfall der Definition einer 

schwerwiegenden unerwünschten Reaktion gemäß Artikel 3 Nummer 45 oder der 

Definition eines schwerwiegenden Zwischenfalls gemäß Artikel 3 Nummer 46 

entspricht, übermitteln sie unverzüglich eine Meldung ▌an die für SoHO zuständige 

Behörden, die folgende Informationen enthält: 

a) eine ▌Beschreibung der vermuteten schwerwiegenden unerwünschten 

Reaktion oder des schwerwiegenden Zwischenfalls; 

b) eine vorläufige Bewertung des Grades der Zurechenbarkeit, sofern verfügbar, 

▌  

c) Einzelheiten zu etwaigen unverzüglichen Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung, sofern zutreffend, 

d) eine vorläufige Bewertung des Schweregrads der Folgen der vermuteten 

schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen oder des vermuteten 

schwerwiegenden Zwischenfalls. 
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(4) SoHO-Einrichtungen, die keine SoHO-Betriebsstätten sind, teilen der SoHO-

Betriebsstätte, für die sie SoHO-Tätigkeiten auf der Grundlage einer 

Vereinbarung durchführen, oder gegebenenfalls der SoHO-Betriebsstätte, die die 

SoHO an sie verteilt hat, unerwünschte Reaktionen oder Zwischenfälle mit. In 

solchen Fällen sind die SoHO-Betriebsstätten, die die Mitteilung erhalten, für die 

Untersuchung verantwortlich und melden ihren für SoHO zuständigen Behörde, 

wenn die betreffende unerwünschte Reaktion oder der betreffende Zwischenfall 

als eine schwerwiegende unerwünschte Reaktion oder ein schwerwiegender 

Zwischenfall anzusehen ist.  

Andere als die in Unterabsatz 1 genannten SoHO-Einrichtungen untersuchen 

schwerwiegende unerwünschte Reaktionen oder schwerwiegende Zwischenfälle 

und melden diese direkt an ihre für SoHO zuständigen Behörden. 

(5) Nach Eingang von Informationen über ein schwerwiegendes Vorkommnis und 

Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld im Sinne der Verordnungen (EU) 

2017/745 oder (EU) 2017/746 in Bezug auf ein von einer SoHO-Einrichtung 

verwendetes Medizinprodukt oder In-vitro-Diagnostikum übermittelt die SoHO-

Einrichtung, die diese Informationen erhält, diese Informationen an ihre für 

SoHO zuständige Behörde.  
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(6) Die SoHO-Einrichtungen müssen über ein Verfahren verfügen, mit dem die von 

einer schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder einem schwerwiegenden 

Zwischenfall nach Absatz 3 betroffenen SoHO korrekt, effizient und nachprüfbar aus 

der Verteilung oder Verwendung ausgeschlossen werden können. Im Falle von 

reproduktiven SoHO muss dieses Verfahren im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften stehen. 

(7) Die SoHO-Einrichtungen führen zu jeder festgestellten schwerwiegenden 

unerwünschten Reaktion und jedem festgestellten schwerwiegenden Zwischenfall, 

die von ihnen gemäß Absatz 4 festgestellt oder ihnen mitgeteilt wurden, eine 

Untersuchung durch. Nach Abschluss dieser Untersuchung ▌legen die SoHO-

Einrichtungen ihren für SoHO zuständige Behörden ▌einen Bericht über das 

schwerwiegende unerwünschte Ereignis vor. Der Bericht der SoHO-Einrichtungen 

umfasst Folgendes: 

a) soweit zutreffend, eine vollständige Beschreibung der Untersuchung der 

schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder des schwerwiegenden 

Zwischenfalls und die abschließende Bewertung der Zurechenbarkeit der 

schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder des schwerwiegenden 

Zwischenfalls zum Verfahren zur Gewinnung oder zu der Verwendung der 

SoHO beim Menschen, 

b) die endgültige Bewertung des Schweregrads der Schäden ▌für einen SoHO-

Spender, einen SoHO-Empfänger oder die Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung oder für die öffentliche Gesundheit im 

Allgemeinen, einschließlich einer Risikobewertung der Wahrscheinlichkeit 

eines erneuten Auftretens, sofern relevant, 

c) eine Beschreibung der Abhilfe- oder Präventivmaßnahmen, die ergriffen 

wurden, um Schäden zu begrenzen oder ein erneutes Auftreten zu verhindern. 
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(8) Die SoHO-Einrichtungen übermitteln die Informationen über eine schwerwiegende 

unerwünschte Reaktion oder einen schwerwiegenden Zwischenfall an andere 

SoHO-Einrichtungen, die mit der Gewinnung, Verarbeitung, Prüfung, Lagerung und 

Verteilung von SoHO befasst sind, die vom selben SoHO-Spender stammen oder 

anderweitig ▌betroffen sein könnten. Sie übermitteln nur die Informationen, die in 

solchen Fällen erforderlich und angemessen sind, um die Rückverfolgbarkeit zu 

erleichtern und die Qualität und Sicherheit der SoHO sicherzustellen, und 

beschränken sich insbesondere auf die Angaben, die zur Einleitung von Maßnahmen 

zur Risikominderung erforderlich sind. Die Mitteilung enthält eine Risikobewertung 

des Schweregrads und Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens. Die SoHO-

Einrichtungen übermitteln diese Informationen gegebenenfalls auch an die 

Organbeschaffungsorganisationen, wenn der SoHO-Spender, der mit der 

schwerwiegenden unerwünschten Reaktion oder dem schwerwiegenden 

Zwischenfall in Zusammenhang steht, auch Organe gespendet hat, oder an 

Hersteller, wenn SoHO, die von diesem SoHO-Spender gewonnen wurden, zur 

Herstellung von Produkten vertrieben wurden, die durch andere 

Rechtsvorschriften der Union gemäß Artikel 2 Absatz 6 geregelt sind. 
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KAPITEL V 

ALLGEMEINE PFLICHTEN VON SoHO-BETRIEBSSTÄTTEN 

Artikel 45 

Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte 

(1) SoHO-Betriebsstätten dürfen ohne vorherige Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte 

keine der SoHO-Tätigkeiten ausüben, die sie als SoHO-Betriebsstätte im Sinne des 

Artikels 3 Nummer 35 qualifizieren würden. Dies gilt unabhängig davon, ob alle 

SoHO-Tätigkeiten von der SoHO-Betriebsstätte selbst durchgeführt werden oder ob 

sie eine andere SoHO-Betriebsstätte mit einer oder mehreren dieser Tätigkeiten 

beauftragt.  

Im Falle einer Entscheidung über die Erforderlichkeit einer Erlaubnis als SoHO-

Betriebsstätte gemäß Artikel 24 Absatz 4 darf die SoHO-Betriebsstätte die SoHO-

Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis als SoHO-Einrichtung erforderlich ist, wie von 

der zuständigen SoHO-Behörde mitgeteilt, nicht ohne vorherige Erlaubnis als 

SoHO-Betriebsstätte durchführen.  
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(2) In Fällen, in denen SoHO-Betriebsstätten andere SoHO-Einrichtungen mit der 

teilweisen oder vollständigen Durchführung bestimmter SoHO-Tätigkeiten 

beauftragen, stellen die SoHO-Betriebsstätten sicher, dass diese beauftragten SoHO-

Einrichtungen die in Auftrag gegebenen SoHO-Tätigkeiten unter Einhaltung dieser 

Verordnung durchführen. Die beauftragten SoHO-Einrichtungen können von der 

vertragschließenden SoHO-Betriebsstätte geprüft oder von der zuständigen SoHO-

Behörde inspiziert werden, insbesondere in Fällen, in denen die beauftragte 

SoHO-Einrichtung nicht im Rahmen eines nationalen Programms für die 

spezifischen unter Vertrag genommenen SoHO-Tätigkeiten akkreditiert, zertifiziert 

oder ihnen die Erlaubnis erteilt wurde. 

(3) Die Anforderung, eine Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte zu erlangen, gilt 

unbeschadet strengerer Maßnahmen, die ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 

eingeführt hat und die sich unmittelbar auf die in der betreffenden SoHO-

Betriebsstätte oder den betreffenden beauftragten SoHO-Einrichtungen ausgeübten 

SoHO-Tätigkeiten gemäß Absatz 2 auswirken. 
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Artikel 46 

Beantragung der Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte 

(1) Die SoHO-Einrichtungen beantragen die Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte bei ihren 

für SoHO zuständigen Behörden ihres jeweiligen Hoheitsgebiets. 

(2) Die antragstellende SoHO-Betriebsstätte muss den Namen und die Kontaktdaten der 

in Artikel 36 genannten verantwortlichen Person angeben.  

 Die ▌SoHO-Betriebsstätte darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der für SoHO 

zuständigen Behörde keine wesentlichen Änderungen in Bezug auf die SoHO oder 

die SoHO-Tätigkeiten vornehmen, die Gegenstand der Erlaubnis sind. ▌ 

(3) Wesentliche Änderungen für die Zwecke des Absatzes 2 sind Änderungen im 

Zusammenhang mit den betreffenden SoHO-Arten, den Arten der durchgeführten 

SoHO-Tätigkeiten, der Nutzung neuer Räumlichkeiten oder der Änderung von 

Räumlichkeiten, die sich auf die Bedingungen auswirken, unter denen SoHO-

Tätigkeiten durchgeführt werden. 
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(4) Die SoHO-Betriebsstätten unterrichten ihre zuständigen SoHO-Behörden 

außerdem unverzüglich über alle Änderungen administrativer Art im 

Zusammenhang mit der Erlaubnis der SoHO-Betriebsstätte, einschließlich einer 

endgültigen oder vorübergehenden Ersetzung der verantwortlichen Person. 

(5) Die juristische Person, die Inhaber der Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte ist, muss 

ihren Sitz in dem Mitgliedstaat haben, in dem die SoHO-Betriebsstätte zugelassen 

ist. 

Artikel 47 

Erlaubnis als einführende SoHO-Betriebsstätte  

(1) SoHO- Betriebsstätten dürfen SoHO nur nach vorheriger Erlaubnis als einführende 

SoHO-Betriebsstätte einführen. 

(2) Bei der Einfuhr von menschlichem Plasma▌, das zur Herstellung von 

Arzneimitteln, die durch andere Rechtsvorschriften der Union geregelt werden, 

bestimmt ist und in einer Plasma-Stammdokumentation gemäß der 

Richtlinie 2001/83/EG erfasst ist, findet Absatz 1 keine Anwendung, da die 

Einführer nach anderen Rechtsvorschriften der Union authorisiert sein müssen. 

In diesen Fällen werden die Einführer als SoHO-Einrichtungen registriert. 
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(3) SoHO-Einrichtungen, die für die Anwendung von Humanarzneimitteln bei einem 

bestimmten SoHO-Empfänger zuständig sind, können bei ihren für SoHO 

zuständigen Behörden eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht für eine Erlaubnis 

als einführende SoHO-Betriebsstätte beantragen, wenn die in Artikel 26 Absatz 6 

genannten außergewöhnlichen Umstände vorliegen. 

(4) Zur Ergänzung dieser Verordnung erlässt die Kommission delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 77, in denen für einführende SoHO-Betriebsstätte Pflichten und 

Verfahren hinsichtlich der Einfuhr von SoHO festgelegt werden, um gleichwertige 

Qualitätssicherheit- und Wirksamkeits- bzw. Funktionalitätsstandards für solche 

Einfuhren sicherzustellen. 

Artikel 48 

Beantragung der Erlaubnis als einführende SoHO-Betriebsstätte  

(1) Artikel 46 gilt entsprechend für Anträge auf Erlaubnis von einführenden SoHO-

Betriebsstätten. 

(2) Bevor SoHO- Betriebsstätten die Erlaubnis einer einführenden SoHO-

Betriebsstätte beantragen, schließen sie schriftliche Vereinbarungen mit einem 

oder mehreren Lieferanten aus Drittländern. Diese Vereinbarungen müssen die in 

Absatz 3 Buchstabe b genannten Elemente enthalten. 
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(3) Die antragstellende SoHO- Betriebsstätte legt Folgendes vor:  

a) Unterlagen über die Akkreditierung, Benennung, Erlaubnis oder Lizenz, die 

dem Lieferanten aus einem Drittland von einer oder mehreren zuständigen 

Behörden für die Durchführung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

einzuführenden SoHO erteilt wurde, 

b) eine nach Absatz 2 genannte Vereinbarung, die mindestens Folgendes 

umfasst:  

i) Angaben zu dem unter Vertrag genommenen Lieferanten aus 

Drittländern; 

ii) die Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um die Gleichwertigkeit 

der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität der 

einzuführenden SoHO sicherzustellen;  

iii) das Recht der für SoHO zuständigen Behörden, die Tätigkeiten, 

einschließlich der Einrichtungen, von allen Lieferanten aus 

Drittländern oder von diesem Lieferanten untervergebenen 

Einrichtungen, die von der einführenden SoHO-Betriebsstätte 

beauftragt werden, zu überprüfen;  

c) Unterlagen, in denen die eingeführten SoHO beschrieben werden und aus 

denen hervorgeht, dass die Verfahren, über die die Lieferanten aus 

Drittländern verfügen, gewährleisten, dass die eingeführten SoHO in Bezug 

auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bzw. Funktionalität den gemäß 

dieser Verordnung zugelassenen SoHO gleichwertig sind. 
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▌ 

(4) Die einführende SoHO-Betriebsstätte muss ▌für die physische Entgegennahme 

sowie die Sichtkontrolle und Überprüfung der eingeführten SoHO vor ihrer Freigabe 

verantwortlich sein. Die einführende SoHO-Betriebsstätte prüft die Kohärenz 

zwischen der erhaltenen SoHO und den zugehörigen Unterlagen sowie die 

Unversehrtheit der Verpackung, die Kennzeichnung und die Transportbedingungen, 

wobei die Standards und technischen Leitlinien gemäß den Artikeln 57, 58 und 59 

berücksichtigt werden. 

(5)  Der Freigabeverantwortliche einer einführenden SoHO-Betriebsstätte gibt 

eingeführte SoHO zur Verteilung erst dann frei, wenn er die Einhaltung der 

Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeit-s bzw. Funktionalitätsanforderungen 

überprüft hat, die in der in Absatz 3 Buchstabe b genannten Vereinbarung 

festgelegt sind, und wenn die in Absatz 4 genannten physischen Kontrollen und 

Unterlagen zufriedenstellend sind. 

(6) In Fällen, in denen die Einfuhr von SoHO für einen bestimmten SoHO-Empfänger 

organisiert wird, kann eine erlaubte einführende SoHO-Betriebsstätte die physische 

Entgegennahme, Sichtkontrolle und Überprüfung nach Absatz 4 an die SoHO-

Einrichtung delegieren, in der die Verwendung der SoHO beim Empfänger erfolgt. 
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Im Falle nationaler oder internationaler Spenderregister, die als einführende 

SoHO- Betriebsstätten zugelassen sind, können die in Absatz 5 genannten 

physischen Kontrollen und Dokumentenkontrollen an die SoHO-Einrichtung 

übertragen werden, die die eingeführten SoHO zur Verwendung beim Menschen 

entgegennimmt, und die Freigabe kann aus der Ferne abgeschlossen werden. 

(7) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die bei der Beantragung 

einer Erlaubnis als einführende SoHO-Betriebsstätte ▌bereitzustellenden Angaben 

festgelegt werden, um die Kompatibilität und Vergleichbarkeit dieser Angaben 

sicherzustellen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 49 

Freigabeverantwortlicher 

(1) In Fällen, in denen eine SoHO-Betriebsstätte SoHO freigibt, benennt sie einen 

oder mehrere Freigabeverantwortliche.  

(2) Der Freigabeverantwortliche muss im Besitz eines Diploms, Prüfungszeugnisses 

oder sonstigen Befähigungsnachweises im Bereich der Medizin, der Pharmazie 

oder der Biowissenschaften sein, das/der die Absolvierung eines 

Hochschulstudiums oder einer von dem betreffenden Mitgliedstaat als gleichwertig 

anerkannten Ausbildung bescheinigt, und diese Person muss mindestens 

zweijährige Erfahrung im einschlägigen Feld haben. 

(3) Der Freigabeverantwortliche kann die in Absatz 1 genannten Aufgaben der 

Freigabe von SoHO an andere Personen delegieren, die aufgrund ihrer 

Ausbildung und Erfahrung für die Durchführung dieser Aufgabe qualifiziert sein 

müssen. In solchen Fällen nehmen diese Personen diese Aufgabe unter der 

Verantwortung des Freigabeverantwortlichen wahr, der für die Freigabe 

verantwortlich bleibt.  

Die Verantwortung für die Freigabe von SoHO kann bei kurzfristiger Abwesenheit 

des Freigabeverantwortlichen einem Stellvertreter übertragen werden, sofern der 

Stellvertreter die Anforderungen des Absatzes 2 erfüllt. 
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Artikel 50 

Arzt 

(1) Jede SoHO-Einrichtung ernennt einen Arzt, der seine Aufgaben im gleichen 

Mitgliedstaat wahrnimmt und der mindestens die folgenden Voraussetzungen 

erfüllt und über die folgenden Qualifikationen verfügt: 

a) formale Qualifikation als Arzt und 

b) mindestens zweijährige praktische Erfahrung im einschlägigen Feld. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Arzt ist mindestens für die folgenden Aufgaben 

zuständig: 

a) Entwicklung, Überprüfung und Genehmigung von Verfahren für die 

Festlegung und Anwendung von Zulassungskriterien für SoHO-Spender, 

von Verfahren für die Gewinnung von SoHO und von Kriterien für die 

Zuteilung von SoHO, 

b) Überwachung der Durchführung der unter Buchstabe a genannten 

Verfahren, wenn sie von SoHO-Einrichtungen durchgeführt werden, die von 

der SoHO-Betriebsstätte beauftragt wurden, 
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c) die klinischen Aspekte der Untersuchung vermuteter unerwünschter 

Reaktionen bei SoHO-Spendern, SoHO-Empfängern und Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung aus Sicht der SoHO-Betriebsstätte, 

d) Konzeption und Überwachung der Überwachungspläne der klinischen 

Ergebnisse in Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten, um Nachweise 

zu sammeln, die für Anträge auf Zulassung von SoHO-Präparaten nach 

Artikel 39 dienen können, 

e) sonstige Aufgaben, die für die Gesundheit von SoHO-Spendern und SoHO-

Empfängern und Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung, die in der SoHO-Betriebsstätte gewonnen oder bereitgestellt 

werden, von Bedeutung sind. 

(3) Der Arzt kann die in Absatz 2 genannten Aufgaben an andere Personen 

delegieren, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung für die Durchführung 

dieser Aufgaben qualifiziert sein müssen. In solchen Fällen nehmen diese 

Personen diese Aufgaben unter der Verantwortung des Arztes wahr. 

(4) Wenn SoHO-Einrichtungen als SoHO-Betriebsstätten gemäß Artikel 24 

Absatz 4eine Erlaubnis erhalten haben, ist abweichend von Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels der Arzt für die Aufgaben zuständig, die für die von den 

SoHO-Einrichtungen durchgeführten SoHO-Tätigkeiten relevant sind und die 

einen unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit von Spendern und Empfängern 

von SoHO und gegebenenfalls Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung haben. 
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Artikel 51  

Ausfuhr 

(1) SoHO-Betriebsstätten stellen sicher, dass zur Ausfuhr freigegebene SoHO die 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels können SoHO, die nicht allen in den 

Artikeln 58 und 59 genannten einschlägigen Standards und Leitlinien 

entsprechen, im Falle einer Sonderfreigabe gemäß Artikel 61 Absatz 3 zur Ausfuhr 

freigegeben werden. Dennoch müssen SoHO-Betriebsstätten auch unter diesen 

Umständen die in Kapitel VI genannten Standards sowie die Verpflichtungen in 

Bezug auf Vigilanz und Rückverfolgbarkeit erfüllen. 

▌ 
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KAPITEL VI 

SCHUTZ VON SoHO-SPENDERN 

Artikel 52 

Ziele im Zusammenhang mit dem Schutz von SoHO-Spendern 

(1) SoHO-Einrichtungen gewährleisten die Achtung der Würde und Integrität der 

SoHO-Spender. 

(2) SoHO-Einrichtungen gewährleisten ein hohes Sicherheitsniveau und schützen die 

Gesundheit lebender SoHO-Spender vor Risiken im Zusammenhang mit der SoHO-

Spende, indem sie diese Risiken vor, während und nach der SoHO-Gewinnung 

ermitteln und minimieren. 

(3) Die für SoHO zuständigen Behörden überprüfen die Einhaltung dieses Kapitels 

sowie der nationalen Rechtsvorschriften über die Einwilligung und freiwillige und 

unentgeltliche Spenden.  
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Artikel 53 

Standards hinsichtlich des Schutzes von SoHO-Spendern 

(1) Bei der Gewinnung von SoHO von SoHO-Spendern, unabhängig davon, ob der 

SoHO-Spender ▌mit dem vorgesehenen Empfänger verwandt ist oder nicht, müssen 

die SoHO-Einrichtungen 

a) alle in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Anforderungen bezüglich der 

Einwilligung oder Genehmigung erfüllen, 

b) den SoHO-Spendern oder gegebenenfalls ihren Angehörigen oder den 

Personen, die im Namen der Spender ihre Einwilligung erteilen, im Einklang 

mit den nationalen Rechtsvorschriften Folgendes zur Verfügung stellen:  

i) die in Artikel 55 genannten Informationen in einer Form, die ihrer 

Fähigkeit, diese zu begreifen, angemessen ist,  

ii) die Kontaktdaten der für die Gewinnung zuständigen SoHO-

Einrichtung, bei der sie bei der sie bei Bedarf weitere Auskünfte 

einholen können, 

▌ 
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c) die Rechte der lebenden SoHO-Spender auf körperliche und geistige 

Unversehrtheit, Nichtdiskriminierung, Privatsphäre und Schutz der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 wahren, 

d) sicherstellen, dass die SoHO-Spende im Einklang mit Artikel 54 freiwillig und 

unentgeltlich erfolgt, 

e) die Eignung der lebenden SoHO-Spender auf der Grundlage einer Beurteilung 

der Spendergesundheit überprüfen, die darauf abzielt, jegliches Risiko, das die 

Gewinnung der SoHO-Spende für die Gesundheit der SoHO-Spender 

darstellen könnte, zu ermitteln, um es zu minimieren, 

f) die Ergebnisse der Gesundheit der lebenden SoHO-Spender dokumentieren,  

g) den lebenden SoHO-Spendern oder▌ den Personen, die gegebenenfalls in 

ihrem Namen eine Einwilligung erteilen, im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften die Ergebnisse der Beurteilung der Spendergesundheit der 

lebenden SoHO-Spender mitteilen und klar erläutern, 

h) jegliche Risiken für die Gesundheit der lebenden SoHO-Spender während des 

Verfahrens zur Spendengewinnung ermitteln und minimieren, einschließlich 

der Exposition gegenüber möglicherweise gesundheitsschädlichen Reagenzien 

oder Lösungen, 
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i) in Fällen, in denen SoHO wiederholt gespendet werden können und eine 

häufige Spende die Gesundheit des lebenden SoHO-Spenders negativ 

beeinflussen könnte, anhand von Registern gemäß Absatz 3 dieses Artikels 

überprüfen, dass lebende SoHO-Spender nicht häufiger spenden, als in den in 

Artikel 56 Absatz 4 genannten technischen Leitlinien als sicher angegeben ist, 

und überwachen einschlägige Gesundheitsindikatoren, um zu bewerten, ob 

ihre Gesundheit nicht beeinträchtigt ist, 

j) einen Plan zur Überwachung der Gesundheit des SoHO-Spenders nach der 

Spende gemäß Absatz 4 erarbeiten und umsetzen, wenn die SoHO-Spenden für 

einen SoHO-Spender ein erhebliches Risiko ▌darstellen, 

k) sicherstellen, dass bei einer SoHO-Spende eines nicht verwandten Spenders 

dem SoHO-Empfänger oder den Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung die Identität des Spenders nicht preisgegeben wird, außer in 

Ausnahmefällen, wenn die Weitergabe dieser Informationen in dem 

betreffenden Mitgliedstaat zulässig ist▌. 
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(2) Im Zuge der in Absatz 1 Buchstabe e dieses Artikels genannten Beurteilungen der 

Gesundheit der lebenden SoHO-Spender führen die SoHO-Einrichtungen 

Gespräche mit den SoHO-Spendern und erheben Informationen über deren 

gegenwärtigen und kürzlichen physischen und, falls relevant, mentalen 

Gesundheitszustand sowie über ihre Krankengeschichte, um die Sicherheit des 

SoHO-Spendeverfahrens für diese SoHO-Spender sicherzustellen. SoHO-

Einrichtungen können als Teil der Beurteilung der Gesundheit der SoHO-Spender 

zusätzliche Untersuchungen durchführen. In Fällen, in denen die Beurteilung der 

Spendergesundheit darauf hindeutet, dass zusätzliche Untersuchungen erforderlich 

sind, um die Eignung der betreffenden SoHO-Spender mit Blick auf ihren eigenen 

Schutz festzustellen, ist die Durchführung solcher Untersuchungen obligatorisch. Der 

in Artikel 50 genannte Arzt muss das Verfahren und die Kriterien für die Beurteilung 

der Gesundheit der SoHO-Spender genehmigen. 
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(3) SoHO-Einrichtungen, die SoHO von lebenden SoHO-Spendern gemäß Absatz 1 

Buchstabe i dieses Artikels sammeln, registrieren diese SoHO-Spender in einem 

Register von SoHO-Einrichtungen oder, soweit verfügbar, in nationalen oder 

anerkannten internationalen Registern, um die Häufigkeit der Spende zu 

überprüfen. Auf Ebene der SoHO-Einrichtungen und in den nationalen Registern 

besteht die Möglichkeit der Vernetzung mit anderen solchen Registern. Wird ein 

Register auf Ebene einer SoHO-Einrichtung oder ein nationales Register 

verwendet und deuten die Umstände auf ein Risiko hin, dass ein SoHO-Spender zu 

häufig in mehr als einer SoHO-Einrichtung mit Sitz in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten spendet, so überprüfen die SoHO-Einrichtungen, ob dies der Fall 

ist, indem sie von Fall zu Fall die vernetzten SoHO-Spenderregister konsultieren. 

SoHO-Einrichtungen müssen in der Lage sein, ihren zuständigen SoHO-Behörden 

auf Verlangen nachzuweisen, dass ein geeignetes Verfahren zur Minderung dieses 

Risikos vorhanden ist. Diese Verfahren tragen den in Artikel 56 Absatz 4 

genannten technischen Leitlinien Rechnung. 

(4) SoHO-Einrichtungen, die SoHO von lebenden SoHO-Spendern sammeln, die 

einem chirurgischen Verfahren unterzogen werden, um zu spenden, oder die mit 

verschriebenen Arzneimitteln behandelt werden, um die SoHO-Spende zu 

erleichtern, stellen sicher, dass der in Absatz 1 Buchstabe j genannte Plan zur 

Überwachung der Gesundheit des SoHO-Spender nach der SoHO-Spende in einem 

angemessenen Verhältnis zu den mit der SoHO-Spende verbundenen Risiken steht. 

Die SoHO-Einrichtungen geben in dem Plan an, über welchen Zeitraum die 

Überwachung erfolgen soll. 
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▌ 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 77 zu erlassen, um diese Verordnung in Fällen zu ergänzen, in denen 

zusätzliche Standards erforderlich sind, um den Schutz von SoHO-Spendern 

sicherzustellen. 

(6) Ist dies im Falle eines Risikos für die Sicherheit von lebenden SoHO-Spendern aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 

Artikel 78 auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen 

werden, Anwendung. 

Artikel 54 

Standards hinsichtlich der Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit von SoHO-Spenden 

(1) SoHO-Einrichtungen dürfen SoHO-Spendern oder ▌den Personen, die in ihrem 

Namen eine Einwilligung erteilen, ▌keine finanziellen oder anderweitigen Anreize 

bieten. 
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(2) Gestatten die Mitgliedstaaten die Entschädigung lebender SoHO-Spender im 

Einklang mit dem Grundsatz der freiwilligen und unentgeltlichen Spende und auf 

der Grundlage transparenter Kriterien, auch in Form von Pauschalzahlungen, 

oder durch nichtfinanzielle Formen der Entschädigung, so werden die 

Bedingungen für eine solche Entschädigung in den nationalen Rechtsvorschriften 

festgelegt, einschließlich einer Obergrenze für die Entschädigung, mit der 

angestrebt wird, die finanzielle Neutralität gemäß den in diesem Artikel 

festgelegten Standards zu gewährleisten. Mitgliedstaaten können unabhängige 

Stellen, die im Rahmen einzelstaatlicher Rechtsvorschriften eingerichtet werden, mit 

der Festlegung der Bedingungen für diese Entschädigungen beauftragen. Die 

Festlegung der Bedingungen für eine solche Entschädigung erfolgt auf der 

Grundlage von Kriterien, die den vom SoHO-Koordinierungsgremium 

dokumentierten Praktiken gemäß Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe g Rechnung 

tragen. SoHO-Spender können sich gegen eine Entschädigung entscheiden.  

(3) Wenn die Mitgliedstaaten die Entschädigung von SoHO-Spendern gemäß Absatz 2 

zulassen, werden die von jedem Mitgliedstaat angewandten Bedingungen für einen 

solchen Ausgleich dem SoHO-Koordinierungsgremium für den Austausch mit den 

nationalen SoHO-Behörden der anderen Mitgliedstaaten über die SoHO-Plattform 

der EU zur Verfügung gestellt und die Informationen im Falle einer Änderung 

unverzüglich aktualisiert. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich jegliche Werbe- und 

Publizitätsmaßnahmen zur Unterstützung der SoHO-Spende nicht auf eine 

Entschädigung beziehen, unbeschadet des Rechts der SoHO-Spender, im Einklang 

mit dem nationalen Recht über ihre Rechte informiert zu werden. 

(5) Die SoHO-Einrichtungen können lebenden SoHO-Spendern Entschädigungen im 

Einklang mit den Bestimmungen ihres Mitgliedstaats gemäß Absatz 2 gewähren. 

Auf Ersuchen ihrer für SoHO zuständigen Behörde stellen die SoHO-

Einrichtungen in transparenter Weise Informationen darüber bereit, wie sie die in 

den nationalen Rechtsvorschriften festgelegten Bedingungen umsetzen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Standards für freiwillige und 

unentgeltliche Spenden eingehalten werden, die den in diesem Artikel festgelegten 

gleichwertig sind, auch wenn SoHO ausschließlich zur Verwendung in der 

Forschung ohne Verwendung beim Menschen gespendet werden. 

Artikel 55 

Standards hinsichtlich der Informationen, die vor der Einwilligung ▌bereitzustellen sind 

(1) Die SoHO-Einrichtungen stellen lebenden SoHO-Spendern oder gegebenenfalls den 

Personen, die im Namen eines SoHO-Spenders ihre Einwilligung erteilen, im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften alle zweckdienlichen Informationen 

über das SoHO-Spendeverfahren zur Verfügung▌. 
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(2) Die SoHO-Einrichtungen stellen die in Absatz 1 genannten Informationen zur 

Verfügung, bevor die Einwilligung in die Spende ▌erteilt wird. Die SoHO-

Einrichtungen stellen die Informationen in richtiger und klarer Weise zur Verfügung 

und verwenden Ausdrücke, die für die SoHO-Spender oder gegebenenfalls allen 

Personen, die für sie in die Spende einwilligen ▌sollen, leicht verständlich sind. Die 

Informationen dürfen ▌nicht irreführen, vor allem was den Nutzen der Spende für 

künftige Empfänger der betreffenden SoHO anbelangt. 

(3) Bei lebenden SoHO-Spendern oder gegebenenfalls Personen, die in ihrem Namen 

ihre Einwilligung erteilen sollen, stellen die SoHO-Einrichtungen Informationen 

über folgende Aspekte bereit: 

a) Zweck und Art der SoHO-Spende, 

b) die beabsichtigte Verwendung der gespendeten SoHO, insbesondere in Bezug 

auf nachgewiesene Vorteile für die künftigen SoHO-Empfänger und 

mögliche Forschungs- oder kommerzielle Verwendungen von SoHO, 

einschließlich der Verwendung zur Herstellung von Produkten, die unter 

andere Rechtsvorschriften der Union fallen, gemäß Artikel 2 Absatz 6, für 

die eine besondere Einwilligung erteilt werden muss, 

c) Folgen und Risiken der SoHO-Spende, 

d) die Notwendigkeit einer Einwilligung nach den nationalen 

Rechtsvorschriften, bevor die Gewinnung von SoHO durchgeführt wird, 
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e) das Recht auf Widerruf der Einwilligung und etwaige Einschränkungen des 

Rechts ▌nach der Spende, 

▌  

f) den Zweck der analytischen Tests, die im Zuge der Beurteilung der Gesundheit 

des SoHO-Spenders in Einklang mit Artikel 53 Absatz 2 durchgeführt werden, 

g) das Recht des SoHO-Spenders oder gegebenenfalls der Person, die in seinem 

Namen die Einwilligung erteilt, im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften die bestätigten Testergebnisse zu erhalten, wenn diese für 

seine Gesundheit relevant sind, 

h) die Aufzeichnung und den Schutz der personen- und gesundheitsbezogenen 

Daten der SoHO-Spender sowie die ärztliche Schweigepflicht, einschließlich 

einer möglichen Weitergabe von Daten im Interesse der Überwachung der 

Gesundheit des SoHO-Spenders und der öffentlichen Gesundheit, soweit dies 

erforderlich und verhältnismäßig ist, in Einklang mit Artikel 76, 

i) die Möglichkeit, dass die Identität des SoHO-Spenders den Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung, die infolge ihrer SoHO-Spende 

geboren wird, offengelegt wird, wenn die nationalen Rechtsvorschriften 

diesen Nachkommen dieses Recht einräumen; 

j) sonstige anwendbare Garantien zum Schutz des SoHO-Spenders▌, 

▌  

www.parlament.gv.at



 

 1120 

(4) Im Falle verstorbener SoHO-Spender stellen die SoHO-Einrichtungen allen 

Personen, die in ihrem Namen ihre Einwilligung zur Spende erteilen, im Einklang 

mit den nationalen Rechtsvorschriften die in Absatz 3 Buchstaben a, b, d und e 

genannten Informationen zur Verfügung.  

Artikel 56 

Umsetzung der Standards hinsichtlich des Schutzes von SoHO-Spendern 

(1) Hält die Kommission es für erforderlich, verbindliche Vorschriften für die 

Umsetzung eines bestimmten Standards oder eines Teils eines Standards gemäß den 

Artikeln 53 ▌oder 55 zu erlassen, um ein konvergentes und hohes Schutzniveau für 

SoHO-Spender sicherzustellen, kann die Kommission Durchführungsrechtsakte 

erlassen, in denen bestimmte Verfahren festgelegt werden, die zur Erfüllung eines 

solchen Standards oder eines Teils eines solchen Standards einzuhalten und 

anzuwenden sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

einem Gesundheitsrisiko für den SoHO-Spender erlässt die Kommission nach dem 

Verfahren gemäß Artikel 79 Absatz 3 sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 
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(3) Die gemäß den Absätzen 1 und 2 erlassenen Durchführungsrechtsakte gelten auch 

für SoHO-Einrichtungen, wenn sie die in den Artikeln 53 und 55 genannten 

Standards für den Schutz von SoHO-Spendern oder Teilen davon anwenden. 

(4) Bei ▌Standards oder Teilen von Standards hinsichtlich des SoHO-Spenderschutzes, 

für die kein Durchführungsrechtsakt erlassen wurde, berücksichtigen die SoHO-

Einrichtungen 

a) die neuesten technischen Leitlinien, die auf der ▌SoHO-Plattform der EU 

abrufbar sind, darunter 

i) vom ECDC veröffentlichte Leitlinien zur Verhütung der Übertragung 

übertragbarer Krankheiten ▌, 

ii) vom EDQM veröffentlichte Leitlinien zum Spenderschutz vor anderen 

Risiken als der Übertragung übertragbarer Krankheiten ▌, 

b) sonstige von den Mitgliedstaaten angenommene Leitlinien gemäß Artikel 27 

Absatz 6 Buchstabe b; 

c) andere Leitlinien oder technische Methoden, die unter bestimmten 

Umständen gemäß Artikel 27 Absatz 6 Buchstabe c angewandt werden. 
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(5) In den in Absatz 4 Buchstabe a dieses Artikels genannten Fällen müssen die SoHO-

Einrichtungen für die Zwecke des Artikels 28 in Verbindung mit Artikel 27 ▌ihren 

für SoHO zuständigen Behörden für jeden Standard bzw. jeden Teil eines Standards 

nachweisen, in welchem Umfang sie welche der in Absatz 4 Buchstabe a dieses 

Artikels genannten technischen Leitlinien befolgen. 

(6) In den in Absatz 4 Buchstabe b dieses Artikels genannten Fällen müssen die SoHO-

Einrichtungen für die Zwecke des Artikels 28 in Verbindung mit Artikel 27 ihren für 

SoHO zuständigen Behörden für jeden Standard bzw. jeden Teil eines Standards 

nachweisen, in welchem Umfang sie welche der in Absatz 4 Buchstabe b dieses 

Artikels genannten Leitlinien befolgen. 
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(7) In den in Absatz 4 Buchstabe c dieses Artikels genannten Fällen legen die SoHO-

Einrichtungen ihren für SoHO zuständigen Behörden für die Zwecke des 

Artikels 28 in Verbindung mit Artikel 27 während der Inspektion eine Begründung 

für jeden spezifischen Standard oder Teil davon dafür vor, dass die anderen 

Leitlinien ausreichend geeignet sind, das in diesem Standard festgelegte Qualitäts- 

und Sicherheitsniveau zu erreichen. Diese Begründung kann sich auf einen 

dokumentierten Nachweis der Gleichwertigkeit mit den vom ECDC und vom 

EDQM gemäß Absatz 4 Buchstabe a dieses Artikels veröffentlichten technischen 

Leitlinien stützen.  

Werden andere technische Methoden angewandt, führen die SoHO-Einrichtungen 

eine Risikobewertung durch, um nachzuweisen, dass mit den angewandten 

technischen Methoden ein hohes Schutzniveau für SoHO-Spender erreicht werden 

kann, und führen Aufzeichnungen über die bei der Festlegung dieser technischen 

Methoden angewandte Praxis durch. Die SoHO-Einrichtungen stellen die 

Risikobewertung und die Dokumentation ihren für SoHO zuständigen Behörden bei 

Inspektionen oder auf spezielle Anfrage zur Überprüfung zur Verfügung. 
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KAPITEL VII 

SCHUTZ VON SoHO-EMPFÄNGERN UND NACHKOMMEN AUS MEDIZINISCH 

UNTERSTÜTZTER FORTPFLANZUNG 

Artikel 57 

Ziele beim Schutz von SoHO-Empfängern und Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung 

SoHO-Einrichtungen schützen die Gesundheit von SoHO-Empfängern und Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten vor den mit 

SoHO und ihrer Verwendung bei Menschen verbundenen Risiken schützen. Zu diesem 

Zweck ermitteln sie die Risiken und minimieren oder beseitigen sie. 

www.parlament.gv.at



 

 1125 

Artikel 58 

Standards hinsichtlich des Schutzes von SoHO-Empfängern und Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung 

(1) SoHO-Einrichtungen legen Verfahren fest, mit denen ein hohes Qualitäts- und 

Sicherheitsniveau von SoHO erreicht wird. Mit diesen Verfahren wird 

sichergestellt, dass der Nutzen für SoHO-Empfänger und Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung ▌die Restrisiken überwiegt. Sie müssen 

insbesondere mit hoher Sicherheit ausschließen können, dass Krankheitserreger, 

Toxine oder genetische Erkrankungen, die potenziell lebensbedrohlich sind oder zu 

Behinderungen oder Invalidität führen können und von einem Fremdspender 

stammen, auf Empfänger oder Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung übertragen werden. Die Verfahren zur Verhinderung der 

Übertragung schwerwiegender genetischer Erkrankungen umfassen auch 

Gentests, soweit die nationalen Rechtsvorschriften solche Tests zulassen.  

www.parlament.gv.at



 

 1126 

(2) In den in Absatz 1 genannten Verfahren mindern die SoHO-Einrichtungen das Risiko 

der Übertragung übertragbarer Krankheiten von SoHO-Spendern auf SoHO-

Empfänger, indem sie mindestens die folgenden Maßnahmen miteinander 

kombinieren: 

a) Überprüfung und Beurteilung von aktuellen und früheren Informationen über 

Gesundheitszustand, Reisen und relevante Verhaltensmuster von SoHO-

Spendern, und gegebenenfalls deren Familienanamnese, auf deren 

Grundlage eine Rückstellung oder ein Ausschluss von SoHO-Spendern 

erfolgen kann, wenn durch Testung des SoHO-Spenders Risiken nicht 

minimiert werden können, 

b) Testung von SoHO-Spendern auf übertragbare Krankheiten in 

ordnungsgemäß akkreditierten, zertifizierten oder zugelassenen Laboratorien 

unter Verwendung zertifizierter und validierter Testmethoden oder, wenn dies 

nicht möglich ist, anhand anderer von diesen Laboratorien validierter 

Methoden; 

c) wenn möglich, andere Maßnahmen, die potenziell übertragbare 

Krankheitserreger reduzieren oder eliminieren. 
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(3) Bei den in Absatz 1 genannten Verfahren mindern die SoHO-Einrichtungen das 

Risiko, dass nichtübertragbare Krankheiten, wenn sie für die betreffende SoHO 

zutreffen, einschließlich der Übertragung schwerer genetischer Erkrankungen und 

Krebs, von SoHO-Spendern auf SoHO-Empfänger oder Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung übertragen werden, indem sie mindestens 

die folgenden Maßnahmen kombinieren: 

a) Überprüfung des aktuellen und früheren Gesundheitszustands der SoHO-

Spender, und gegebenenfalls deren Familienanamnese, auf deren Grundlage 

eine Rückstellung oder ein Ausschluss von SoHO-Spendern erfolgen kann, bei 

denen das Risiko besteht, dass durch die SoHO-Verwendung Krebszellen, 

schwere genetische Erkrankungen oder andere nichtübertragbare Krankheiten 

von der Verwendung von SoHO bei Menschen auf einen SoHO-Empfänger 

übertragen werden, 

b) in Fällen, in denen die Übertragung schwerer genetischer Erkrankungen ein 

festgestelltes Risiko ist, und insbesondere bei medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung mit Fremdspende, und soweit nach nationalen 

Rechtsvorschriften jedwede folgende Testung zugelassen ist: 

i) routinemäßige Testung von SoHO-Spendern auf genetische 

Erkrankungen, die potenziell lebensbedrohlich  sind oder zu 

Behinderungen oder Invalidität führen können, mit einer signifikanten 

Prävalenz in der SoHO-Spenderpopulation, oder  
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ii) Testung von SoHO-Empfängern, um das genetische Risiko für 

Erkrankungen, die potenziell lebensbedrohlich sind oder zu 

Behinderungen oder Invalidität führen können, je nach 

Familienanamnese zu ermitteln, in Verbindung mit der Prüfung von 

SoHO-Fremdspendern auf solche ermittelten schwerwiegenden 

genetischen Erkrankungen, damit der Spender so ausgewählt werden 

kann, dass diese Erkrankungen bei den Nachkommen durch medizinisch 

unterstützte Fortpflanzung verhindert werden. 

(4) Bei den in Absatz 1 genannten Verfahren ergreifen die SoHO-Einrichtungen 

Maßnahmen, um die Risiken der Übertragung übertragbarer oder nicht übertragbarer 

Krankheiten auf die SoHO-Empfänger zu mindern, die sich aus einer 

Kreuzkontamination zwischen SoHO während der Gewinnung, Verarbeitung, 

Lagerung und Verteilung ergeben. Mit solchen Maßnahmen wird sichergestellt, dass 

physische Kontakte zwischen SoHO verschiedener SoHO-Spender sowie SoHO, das 

von verschiedenen Personen für die künftige autologe Verwendung oder 

Verwendung innerhalb einer Beziehung gesammelt wurde, vermieden werden oder 

in Fällen, in denen die Bündelung von SoHO für die Wirksamkeit bzw. 

Funktionalität oder Durchführbarkeit des SoHO-Präparats erforderlich ist, dieser 

Kontakt auf ein vertretbares Maß beschränkt wird.  
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(5) Bei den in Absatz 1 genannten Verfahren mindern die SoHO-Einrichtungen die 

Risiken infolge einer mikrobiellen Kontamination der SoHO durch die Umwelt, das 

Personal, die Ausrüstung und die Materialien, die bei der Gewinnung, Verarbeitung, 

Lagerung oder Verteilung mit den SoHO in Kontakt kommen. Die SoHO-

Einrichtungen mindern diese Risiken durch die Kombination von mindestens der 

folgenden Maßnahmen: 

a) Festlegung und Überprüfung der Hygieneverfahren für das Personal der 

SoHO-Einrichtung, das in der gesamten SoHO-Aufbereitungskette mit 

SoHO in Kontakt steht; 

b) Festlegung und Überprüfung der Sauberkeit der Sammelbereiche unter 

Berücksichtigung des Ausmaßes der Exposition von SoHO gegenüber der 

Umwelt während der Gewinnung und der Lagerbereiche; 

c) in Fällen, in denen SoHO während der Verarbeitung der Umwelt ausgesetzt 

sind, Spezifizierung einer bestimmten Luftqualität in den 

Verarbeitungsbereichen auf der Grundlage einer strukturierten und 

dokumentierten Risikobewertung für jedes SoHO-Präparat sowie Validierung 

und Aufrechterhaltung dieser Luftqualität, 
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d) Festlegung, Beschaffung und Dekontaminierung von Ausrüstung und 

Materialien, die während der Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung oder 

Verteilung mit SoHO in Berührung kommen, sodass ihre Sterilität 

erforderlichenfalls gewährleistet ist; 

e) Durchführung von Qualitätskontrolltests von SoHO zum Nachweis 

mikrobieller Kontaminationen und Anwendung von Methoden der 

Inaktivierung oder Beseitigung von Mikroorganismen, soweit möglich und 

angemessen. 

(6) Bei den in Absatz 1 genannten Verfahren mindern die SoHO-Einrichtungen das 

Risiko, dass Reagenzien und Lösungen, die SoHO zugesetzt werden oder während 

der Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung mit den SoHO in Berührung 

kommen, auf die SoHO-Empfänger übertragen werden und gesundheitsschädigende 

Wirkungen haben könnten, indem sie mindestens die folgenden Maßnahmen 

kombinieren: 

a) Spezifizierung dieser Reagenzien und Lösungen vor dem Kauf und der 

Verwendung, 

b) Überprüfung der erforderlichen Zertifizierungen für solche Reagenzien und 

Lösungen, 

c) Erbringung des Nachweises, dass solche Reagenzien und Lösungen, soweit 

erforderlich, vor der Verteilung entfernt werden. 
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(7) Bei den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Verfahren mindern die SoHO-

Einrichtungen das Risiko, dass inhärente Eigenschaften von SoHO, die für die 

klinische Wirksamkeit bzw. Funktionalität erforderlich sind, durch eine 

durchgeführte SoHO-Tätigkeit so verändert worden sein könnten, dass SoHO bei 

ihrer Verwendung bei SoHO-Empfängern unwirksam oder weniger wirksam 

werden, indem sie mindestens die folgenden Maßnahmen kombinieren: 

a) Durchführung einer umfassenden Prozessvalidierung und Gerätequalifizierung 

nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer viii, 

b) Erbringung des Wirksamkeits- bzw. Funktionalitätsnachweises nach 

Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe d, sofern erforderlich. 

(8) Bei den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Verfahren mindern die SoHO-

Einrichtungen das Risiko, dass SoHO bei den SoHO-Empfängern eine unerwartete 

Immunreaktion hervorrufen, indem sie mindestens die folgenden Maßnahmen 

miteinander kombinieren: 

a) angemessene Typisierung und, soweit erforderlich, Zuordnung (Matching) von 

SoHO-Empfängern zu SoHO-Spendern, 

b) gegebenenfalls Verfahren zur Verringerung derjenigen SoHO-Elemente 

einführen, die eine unbeabsichtigte Immunreaktion anregen, soweit dies 

machbar ist; 

c) korrekte Verteilung und Verwendung der SoHO an bzw. für die richtigen 

SoHO-Empfänger nach Artikel 42.  
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(9) Bei den in Absatz 1 genannten Verfahren mindern die SoHO-Einrichtungen alle 

anderen vermeidbaren Risiken, die sich durch die Verwendung von SoHO für die 

Gesundheit von SoHO-Empfängern oder Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung ergeben, auch im Zusammenhang mit dem Schutz der Würde gemäß 

dem nationalen  Recht, und nicht in den Absätzen 2 bis 8 behandelt werden, durch 

die Anwendung von Verfahren, die sie als sicher und wirksam zur Minderung des 

betreffenden Risikos validiert haben oder deren risikomindernde Wirkung durch 

veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse belegt ist. 

(10) SoHO-Einrichtungen, die reproduktive SoHO von Fremdspendern vertreiben, 

müssen gegebenenfalls die in den nationalen Rechtsvorschriften festgelegten 

Vorschriften über die Begrenzung der Zahl der Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung oder der Verwendungen von reproduktiver SoHO von 

einem einzigen SoHO-Spender bei Menschen einhalten. Die SoHO-Einrichtungen 

überwachen die Einhaltung dieser Vorschriften gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften über Register für reproduktive SoHO-Spender. Unbeschadet 

dieser Vorschriften hält die abgebende SoHO-Einrichtung, wenn reproduktive 

SoHO an einen anderen Mitgliedstaat verteilt werden, die vom empfangenden 

Mitgliedstaat festgelegten Grenzen ein. Dieser Artikel berührt nicht die 

Vorschriften der Mitgliedstaaten über Beschränkungen der grenzüberschreitenden 

Verteilung von reproduktiven SoHO.  
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(11) Bei der Durchführung von SoHO-Tätigkeiten nutzen SoHO-Einrichtungen soweit 

wie möglich Technologien, die das Risiko menschlichen Versagens verringern. 

(12) SoHO-Einrichtungen dürfen 

a) SoHO-Präparaten bei SoHO-Empfängern ohne nachgewiesenen Nutzen nicht 

verwenden, außer im Rahmen 

i) eines Plans zur Überwachung der klinischen Ergebnisse, der von ihrer 

für SoHO zuständigen Behörde gemäß Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe d 

genehmigt wurde,  

ii) einer individuellen Behandlung im Hinblick auf die therapeutische 

Entscheidung des behandelnden Arztes gemäß Artikel 19 Absatz 11, 

oder  

iii) einer gesundheitlichen Notlage gemäß Artikel 65; 

b) SoHO-Präparate bei SoHO-Empfängern nicht unnötigerweise verwenden, 

sondern müssen SoHO unter Berücksichtigung therapeutischer Alternativen 

und unter Beachtung der neuesten Leitlinien gemäß Artikel 59 optimal 

nutzen, 
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c) für bestimmte SoHO bei potenziellen SoHO-Empfängern, bei Personen, die 

in deren Namen die Einwilligung erteilen, oder bei Angehörigen der 

Gesundheitsberufe nicht mit Informationen werben, die insbesondere in Bezug 

auf den potenziellen Nutzen und die Vorteile für die SoHO-Empfänger der 

betreffenden SoHO irreführend sind, oder die die damit verbundenen Risiken 

herunterspielen. 

d) allogene SoHO nicht zu anderen Zwecken als zur Prävention oder 

Behandlung einer Erkrankung, auch durch rekonstruktive Chirurgie, oder 

zur medizinisch unterstützten Fortpflanzung verbreiten oder anwenden. 

(13) Für die in den Absätzen 2 und 3 genannten Maßnahmen überprüfen die SoHO-

Einrichtungen die Eignung eines SoHO-Spenders 

a) anhand einer Befragung des SoHO-Spenders, falls es sich um die Spende 

eines lebenden SoHO-Spenders handelt, oder gegebenenfalls mit Personen, 

die in ihrem Namen ihre Einwilligung erteilen, oder  

b) im Falle der Gewinnung von SoHO von verstorbenen SoHO-Spendern 

anhand einer Befragung einer relevanten Person, die über die Gesundheit 

und Lebensführung des SoHO-Spenders im Bilde ist.  
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Im Falle einer Spende eines lebenden SoHO-Spenders kann die in Unterabsatz 1 

Buchstabe a dieses Absatzes genannte Befragung auch einen Teil der Befragung 

umfassen, das im Rahmen der Bewertung gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe e 

durchgeführt wird. Bei lebenden SoHO-Spendern, die wiederholt spenden, können 

die in Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes genannten Befragungen auf 

Aspekte beschränkt werden, die sich möglicherweise geändert haben, und durch 

Fragebögen ersetzt werden. Es werden weitere Befragungen durchgeführt, wenn 

die Antworten in Fragebögen auf Änderungen bei den relevanten Angaben 

hindeuten. Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben d und e sowie Artikel 53 Absatz 2 

bleiben davon unberührt.  

▌ 

(14) Die SoHO-Einrichtungen dokumentieren die Ergebnisse der Überprüfung der SoHO-

Spendereignung gemäß den Absätzen 2 und 3 und teilen den SoHO-Spendern oder 

gegebenenfalls den Personen, die im Namen der Spender eine Einwilligung erteilen, 

die Ergebnisse der Überprüfung der Eignung von SoHO-Spendern im Einklang mit 

den nationalen Rechtsvorschriften mit und erläutern sie eindeutig. 

Wird SoHO von verstorbenen SoHO-Spendern gewonnen, so teilen die SoHO-

Einrichtungen den betreffenden Personen die Ergebnisse der Überprüfung der 

Eignung von SoHO-Spendern mit und erläutern sie im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften, insbesondere in Bezug auf alle bei dem verstorbenen SoHO-

Spender festgestellten Erkrankungen, die ein Risiko für die Gesundheit der 

Angehörigen oder von engen Kontakten des verstorbenen SoHO-Spenders mit sich 

bringen könnten. 
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(15) SoHO-Einrichtungen, die SoHO bei SoHO-Empfängern verwenden, holen im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften ihre Einwilligung oder 

gegebenenfalls die der Person ein, die in ihrem Namen in die Verwendung von 

SoHO bei Menschen einwilligt. 

Die SoHO-Einrichtungen unterrichten die SoHO-Empfänger oder jede in ihrem 

Namen einwilligende Person mindestens über Folgendes: 

a) die Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten, einschließlich 

Gesundheitsdaten, der SoHO-Empfänger und gegebenenfalls der 

Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung; 

b) die Notwendigkeit für SOHO-Empfänger, alle unbeabsichtigten Reaktionen 

nach der Verwendung von SoHO bei Menschen oder alle bei den 

Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung auftretenden 

schweren genetischen Erkrankungen gemäß Artikel 44 Absatz 2 zu melden. 

(16) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 77 zu erlassen, um diese Verordnung in Fällen zu ergänzen, in denen 

zusätzliche Standards für erforderlich erachtet werden, um den Schutz von SoHO-

Empfängern oder Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung vor 

mit SoHO verbundenen Risiken sicherzustellen. 
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(17) Ist dies im Falle eines Risikos für SoHO-Empfänger und Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung, das sich aus einem unzureichenden 

Qualitäts- und Sicherheitsniveau der SoHO ergibt, aus Gründen äußerster 

Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 78 auf delegierte 

Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung. 

Artikel 59 

Umsetzung der Standards hinsichtlich des Schutzes von SoHO-Empfängern und 

Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung 

(1) Hält die Kommission ▌es für erforderlich, verbindliche Vorschriften für die 

Umsetzung eines bestimmten Standards oder eines Teils davon gemäß Artikel 58 zu 

erlassen, um ein konvergentes und hohes Schutzniveau für SoHO-Empfänger und 

Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung sicherzustellen, kann die 

Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen bestimmte Verfahren 

dargelegt werden, die zur Erfüllung eines solchen Standards oder eines Teils eines 

solchen Standards anzuwenden sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(2) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

einem Gesundheitsrisiko für SoHO-Empfänger oder für Nachkommen aus 

medizinisch unterstützter Fortpflanzung erlässt die Kommission nach dem Verfahren 

gemäß Artikel 79 Absatz 3 sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(3) Die gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels erlassenen 

Durchführungsrechtsakte gelten auch für SoHO-Einrichtungen, wenn diese die in 

Artikel 58 genannten Standards oder Teile davon anwenden, die den Schutz von 

SoHO-Empfängern und Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung betreffen. 
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(4) Bei diesen Standards oder Teilen davon, die den Schutz von SoHO-Empfängern und 

Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung betreffen und für die kein 

Durchführungsrechtsakt erlassen wurde, berücksichtigen ▌SoHO-Einrichtungen 

a) die neuesten technischen Leitlinien, die auf der ▌SoHO-Plattform der EU 

abrufbar sind, darunter 

i) vom ECDC veröffentlichte Leitlinien zur Verhütung der Übertragung 

übertragbarer Krankheiten ▌, 

ii) veröffentlicht vom EDQM hinsichtlich des Schutzes von SoHO-

Empfängern und Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung vor anderen Risiken als der Übertragung übertragbarer 

Krankheiten; 

b) sonstige von den Mitgliedstaaten angenommene Leitlinien gemäß Artikel 27 

Absatz 6 Buchstabe b; 

c) andere Leitlinien oder technische Methoden, die unter bestimmten 

Umständen gemäß Artikel 27 Absatz 6 Buchstabe c angewandt werden. 
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(5) In den in Absatz 4 Buchstabe a dieses Artikels genannten Fällen müssen die SoHO-

Einrichtungen für die Zwecke des Artikels 28 in Verbindung mit Artikel 27 ▌ihren 

für SoHO zuständigen Behörden für jeden Standard bzw. jeden Teil eines Standards 

nachweisen, in welchem Umfang sie welche der in Absatz 4 Buchstabe a dieses 

Artikels genannten technischen Leitlinien befolgen. 

(6) In den in Absatz 4 Buchstabe b dieses Artikels genannten Fällen müssen die SoHO-

Einrichtungen für die Zwecke des Artikels 28 in Verbindung mit Artikel 27 ihren für 

SoHO zuständigen Behörden für jeden Standard bzw. jeden Teil eines Standards 

nachweisen, in welchem Umfang sie welche der in Absatz 4 Buchstabe b dieses 

Artikels genannten technischen Leitlinien befolgen. 
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(7) In den in Absatz 4 Buchstabe c dieses Artikels genannten Fällen legen die SoHO-

Einrichtungen ihren für SoHO zuständigen Behörden für die Zwecke des 

Artikels 28 in Verbindung mit Artikel 27 während der Inspektion für jeden 

spezifischen Standard oder jeden Teil davon eine Begründung dafür vor, dass die 

anderen Leitlinien ausreichend sind, das in diesem Standard festgelegte Qualitäts- 

und Sicherheitsniveau zu erreichen. Diese Begründung kann sich auf einen 

dokumentierten Nachweis der Gleichwertigkeit mit den vom ECDC und vom 

EDQM gemäß Absatz 4 Buchstabe a dieses Artikels veröffentlichten technischen 

Leitlinien stützen.  

Werden andere technische Methoden angewandt, führen die SoHO-Einrichtungen 

eine Risikobewertung durch, um nachzuweisen, dass mit den angewandten 

technischen Methoden ein hohes Schutzniveau für SoHO-Spender erreicht werden 

kann, und führen Aufzeichnungen über die bei der Festlegung der technischen 

Methoden angewandte Praxis durch. Die SoHO-Einrichtungen stellen die 

Risikobewertung und die Dokumentation ihren für SoHO zuständigen Behörden bei 

Inspektionen oder auf deren spezielle Anfrage zur Überprüfung zur Verfügung. 
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Artikel 60 

Freigabe von SoHO  

Eine SoHO-Betriebsstätte, die SoHO zur Verteilung oder zur Ausfuhr freigibt, muss unter der 

Kontrolle des Freigabeverantwortlichen gemäß Artikel 49 über ein Verfahren für die 

Freigabe von SoHO verfügen, mit dem sichergestellt wird, dass die in den Artikeln 58 und 

▌59 genannten Standards oder Teile davon und ihre Umsetzung vor der Freigabe überprüft 

und dokumentiert wurden und dass alle Anforderungen im Zusammenhang mit den erteilten 

geltenden Zulassungen nach Maßgabe dieser Verordnung eingehalten wurden. 

SoHO, die zur autologen Verwendung oder zur Verwendung innerhalb einer Beziehung 

ohne SoHO-Lagerung verarbeitet werden, müssen vor der Verwendung bei Menschen 

nicht freigegeben werden. In solchen Fällen enthält die Zulassung eines SoHO-Präparats 

eine Spezifikation der Parameter der Qualitätskontrolle, die während der Verarbeitung zu 

überwachen sind. 
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Artikel 61 

Sonderfreigabe 

(1) Der in Artikel 50 genannte Arzt kann einem Freigabeverantwortlichen in einer 

SoHO-Betriebsstätte gemäß Artikel 49 gestatten, ein bestimmtes SoHO-Präparat zur 

Verteilung und zur Verwendung bei Menschen für einen vorgesehenen SoHO-

Empfänger freizugeben, und zwar auch dann, wenn dieses SoHO-Präparat nicht alle 

in den Artikeln 58 und 59 genannten einschlägigen Standards ▌erfüllt, seiner 

Zulassung als SoHO-Präparat nicht in vollem Umfang entspricht oder im Rahmen 

der in Artikel 26 Absatz 6 genannten Ausnahmeregelung eingeführt wurde, sofern 

der potenzielle Nutzen für den SoHO-Empfänger die Risiken überwiegt und keine 

Alternative zur Verfügung steht. Die Bedingung für die Sonderfreigabe ist 

ausdrücklich auf dem Etikett oder in den Unterlagen, die dem freigesetzten SoHO-

Präparat beigefügt sind, anzugeben. 
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(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Sonderfreigabe wird im Falle 

der Freigabe zur Verteilung auf dokumentierten Antrag des Arztes, der den 

vorgesehenen SoHO-Empfänger behandelt, genehmigt, sofern ein solches 

Ersuchen eine Bestätigung der vollständigen Kenntnis von und der Einwilligung 

in eine Abweichung von dieser Verordnung enthält. Der in Artikel 50 genannte 

Arzt dokumentiert die Vereinbarung zusammen mit einer Nutzen-Risiko-

Bewertung. In diesem Fall wird der vorgesehene SoHO-Empfänger oder die 

Person, die in seinem Namen die Einwilligung erteilt, über die Sonderfreigabe 

unterrichtet und muss vor der Verwendung der SoHO bei Menschen seine 

Einwilligung im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften erteilen.  

Die SoHO-Betriebsstätte, die das SoHO-Präparat in Abstimmung mit der SoHO-

Einrichtung, die dieses SoHO-Präparat anwendet, zur Verteilung freigibt, erstellt 

gegebenenfalls einen Plan zur Überwachung der Gesundheit des SoHO-

Empfängers nach der Verwendung bei Menschen. Der Plan sieht die 

Überwachung der mit der SoHO-Sonderfreigabe verbundenen Risiken vor. Die 

SoHO-Betriebsstätte legt in Abstimmung mit dieser SoHO-Einrichtung einen 

Zeitraum fest, in dem die Überwachung fortgesetzt wird. 
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(3) Die in Absatz 1 genannte Sonderfreigabe kann auch im Falle der Freigabe zur 

Ausfuhr auf dokumentierten Antrag eines behandelnden Arztes oder einer 

Regulierungsbehörde in einem Drittland genehmigt werden, sofern ein solches 

Ersuchen eine Bestätigung der vollständigen Kenntnis von und der Einwilligung 

in eine Abweichung von dieser Verordnung enthält. 

(4) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Sonderfreigabe kann auch im Falle 

bestimmter SoHO zur Verwendung für die Herstellung eines Produkts, das durch 

andere EU-Rechtsvorschriften geregelt ist und für einen bestimmten Empfänger 

bestimmt ist, genehmigt werden, wenn das SoHO-Präparat nicht alle in den 

Artikeln 58 oder 59 genannten einschlägigen Standards und Leitlinien erfüllt, und 

auf der Grundlage eines dokumentierten Antrags des Herstellers, wenn ein solches 

Ersuchen eine Bestätigung der vollständigen Kenntnis von und der Einwilligung 

in eine Abweichung von dieser Verordnung enthält. 
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KAPITEL VIII 

KONTINUITÄT DER VERSORGUNG 

Artikel 62 

Ausreichende Versorgung mit kritischen SoHO 

(1) Die Mitgliedstaaten prüfen in ihrem Hoheitsgebiet und in Zusammenarbeit mit 

den nationalen SoHO-Behörden, den für SoHO zuständigen Behörden und den 

SoHO-Einrichtungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit alle zumutbaren 

Anstrengungen, um eine ausreichende, angemessene und belastbare Versorgung 

mit kritischen SoHO zu erreichen, damit der Bedarf der Empfänger angemessen 

gedeckt und zur europäischen Selbstversorgung beigetragen wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, um  

a) die Beteiligung der Öffentlichkeit an SoHO-Spendetätigkeiten für kritische 

SoHO zu erleichtern, damit eine breite SoHO-Spenderbasis und die Resilienz 

der SoHO-Spenderbasis auf der Grundlage der Standards für freiwillige und 

unentgeltliche Spenden gemäß Artikel 54 sichergestellt wird,  

b) dafür Sorge zu tragen, dass Strategien zur Gewinnung und Bindung von 

Spendern von kritischen SoHO, darunter auch Kommunikationskampagnen 

und Bildungsprogramme, eingeführt werden,  
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c) die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Tätigkeiten durch Vorsorge- und 

Reaktionsmaßnahmen unter gebührender Berücksichtigung von Artikel 54 

durchzuführen, sowie 

d) die optimale Verwendung kritischer SoHO unter Berücksichtigung 

therapeutischer Alternativen sicherzustellen.  

Dementsprechend fördern die Mitgliedstaaten die Gewinnung von SoHO mit einer 

starken Beteiligung des öffentlichen und gemeinnützigen Sektors. 

(3) Einrichtungen für kritische SoHO richten geeignete Mechanismen für die 

kontinuierliche Überwachung ihrer Bestände an kritischen SoHO ein und sind in 

der Lage, im Falle von Engpässen oder auf Ersuchen diese Informationen an ihre 

für SoHO zuständigen Behörden zu übermitteln.  

Die für SoHO zuständigen Behörden richten ihrerseits geeignete Mechanismen 

ein, um die in Unterabsatz 1 genannten Informationen zu erhalten, und sie sind in 

der Lage, sich erforderlichenfalls einen Überblick über die Verfügbarkeit 

kritischer SoHO in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zu verschaffen. 

(4) In Fällen, in denen die Verfügbarkeit von kritischen SoHO von kommerziellen 

Interessen abhängt, bemüht sich jeder Mitgliedstaat darum, dass die 

Einrichtungen für kritische SoHO in seinem Hoheitsgebiet im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten eine angemessene und kontinuierliche Versorgung der 

Empfänger mit kritischen SoHO sicherstellen.  
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Artikel 63 

▌Nationale SoHO-Notfallpläne 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen in Zusammenarbeit mit den nationalen SoHO-Behörden 

nationale SoHO-Notfallpläne mit Maßnahmen, die unverzüglich anzuwenden sind, 

wenn die Nachfrage nach oder die Versorgungslage bei kritischen SoHO eine ernste 

Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt oder darstellen könnte. 

(2) Bei der Ausarbeitung der nationalen SoHO-Notfallpläne stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass mit den jeweiligen Stellen für 

Gesundheitsüberwachung, militärmedizinischen Diensten, 

Katastrophenschutzdiensten und sonstigen Diensten, die routinemäßig an 

Notfallmaßnahmen beteiligt sind, zusammengearbeitet wird bzw. dass diese 

konsultiert werden. Die Mitgliedstaaten setzen die nationalen SoHO-

Notfallpläne –  in Abstimmung mit anderen Reaktionsmaßnahmen auf nationaler 

Ebene oder Unionsebene, sofern sie angenommen werden, und – sofern 

zutreffend – in einer Weise um, die mit den nationalen Präventions-, Vorsorge- 

und Reaktionsplänen, die gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2022/2371 

ausgearbeitet wurden, sowie mit der Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen 

Parlaments und des Rates20 im Einklang steht. 

▌  

                                                 
20 Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2008/114/EG des Rates (ABl. L 333 vom 27.12.2022, 
S. 164). 
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(3) Die Mitgliedstaaten erstellen die in Absatz 1 des vorliegenen Artikels genannten 

Pläne, die Folgendes enthalten: 

a) potenzielle Risiken für die Versorgung mit kritischen SoHO, 

b) die Benennung kritischer SoHO-Einrichtungen und anderer relevanter 

Dritter, die an der Versorgung mit kritischen SoHO zu beteiligen sind, 

c) eine konsolidierte nationale Übersicht über die in Artikel 67 genannten 

Notfallpläne der kritischen SoHO-Einrichtungen, 

d) die Befugnisse und Verantwortlichkeiten der für SoHO zuständigen Behörden 

in Krisensituationen nach Absatz 1 des vorliegenen Artikels, 

e) gegebenenfalls Verfahren für den Informationsaustausch über die SoHO-

Plattform der EU sowie Informationen, die mit nationalen SoHO-Behörden 

der anderen Mitgliedstaaten und gegebenenfalls mit anderen Beteiligten 

ausgetauscht werden sollen, auch im Falle von Engpässen bei kritischen 

SoHO mit grenzüberschreitenden Auswirkungen, 
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f) Vorsorge- und Reaktionsmaßnahmen für bestimmte ermittelte Risiken, 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbruch übertragbarer 

Krankheiten, mit Kriegen oder Terroranschlägen und mit 

Umweltkatastrophen, 

g) ein Verfahren zur Bewertung und gegebenenfalls Genehmigung – im 

Zusammenhang mit einer gesundheitlichen Notsituation und im Einklang 

mit Artikel 65 – der Anträge von SoHO-Einrichtungen auf 

Ausnahmeregelungen von der Verpflichtung, über eine Zulassung für ein 

SoHO-Präparat gemäß Artikel 38 Absatz 1 zu verfügen, 

h) einen Mechanismus, mit dem sichergestellt wird, dass kritische SoHO in 

einer gesundheitlichen Notsituation entsprechend dem spezifischen 

medizinischen Bedarf priorisiert werden. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen in Bezug auf Krisenfälle im Zusammenhang mit 

epidemiologischen Ausbrüchen die Leitlinien des ECDC und in Bezug auf die 

Notfallplanung im Allgemeinen die vom EDQM veröffentlichten Leitlinien. 
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(5) Die Mitgliedstaaten beziehen die einschlägigen Interessenträger in die 

Ausarbeitung ihrer nationalen SoHO-Notfallpläne ein, insbesondere durch 

Zusammenarbeit mit ihren kritischen SoHO-Einrichtungen sowie mit dem EDQM 

und dem ECDC. Die Mitgliedstaaten überprüfen diese Pläne mindestens alle vier 

Jahre, um Änderungen bei der Benennung der kritischen SoHO-Einrichtungen, 

der Organisation der für SoHO zuständigen Behörden sowie Erkenntnissen aus der 

Umsetzung der Pläne und aus Simulationsübungen Rechnung zu tragen. 

(6) Die Mitgliedstaaten legen im SoHO-Koordinierungsausschuss eine 

Zusammenfassung ihrer nationalen SoHO-Notfallpläne sowie umfassende 

Überprüfungen dieser Pläne vor. 

(7) Das SoHO-Koordinierungsgremium unterstützt in Zusammenarbeit mit der 

Kommission einen koordinierten Ansatz, um die Umsetzung der nationalen SoHO-

Notfallpläne in Fällen, in denen eine Notsituation mehr als einen Mitgliedstaat 

betrifft, oder in Notsituationen mit Auswirkungen über die Union hinaus 

sicherzustellen und mit den einschlägigen internationalen Organisationen und 

Behörden zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. 

▌ 
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Artikel 64 

Versorgungswarnungen für kritische SoHO 

(1) Kritische SoHO-Einrichtungen übermitteln ihren für SoHO zuständigen Behörden 

im Falle erheblicher Engpässe bei der Versorgung mit kritischen SoHO 

unverzüglich eine Versorgungswarnung für SoHO ▌, in der sie die Ursachen, die 

erwarteten Auswirkungen auf die Empfänger und etwaige ergriffene 

Abhilfemaßnahmen, gegebenenfalls einschließlich solcher bezüglich möglicher 

alternativer Versorgungswege, angeben.  

Engpässe gelten als erheblich, wenn 

a) die Verwendung kritischer SoHO beim Menschen oder die Verteilung 

kritischer SoHO für die Herstellung von Produkten, die durch andere, in 

Artikel 2 Absatz 6 genannte Rechtsvorschriften der Union geregelt werden, 

wegen Nichtverfügbarkeit entfällt oder verschoben wird oder ein erhebliches 

Risiko besteht, dass sie entfällt oder verschoben wird, und 

b) die in Buchstabe a genannte Situation eine ernste Gefahr für die 

menschliche Gesundheit darstellt. 
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(2) Die für SoHO zuständigen Behörden, die eine mitVersorgungswarnung für SoHO 

nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhalten, 

a) leiten diese Versorgungswarnung für SoHO an ihre nationale SoHO-Behörde 

weiter, 

b) ergreifen angemessene Maßnahmen zur Risikominderung, ▌soweit dies 

möglich ist, und 

c) berücksichtigen die nach Absatz 1 eingegangenen Informationen bei der 

▌Überprüfung der nationalen SoHO-Notfallpläne gemäß Artikel 63. 

(3) Die nationalen SoHO-Behörden müssen in Fällen, in denen die Versorgungsstörung 

andere Mitgliedstaaten betreffen könnte, die eingegangene Versorgungswarnung für 

SoHO unverzüglich an die SoHO-Plattform der EU übermitteln und können dies in 

Fällen tun, in denen eine solche Störung durch eine Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe e, auch durch den 

Austausch von SoHO, behoben werden könnte. 
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Artikel 65 

Ausnahmen von der Zulassungspflicht für SoHO-Präparate in gesundheitlichen 

Notsituationen  

(1) Abweichend von Artikel 19 können die für SoHO zuständigen Behörden, wenn eine 

SoHO-Einrichtung einen entsprechenden Antrag gemäß Artikel 38 Absatz 3 stellt 

und es durch eine gesundheitliche Notsituation hinreichend begründet ist, in ihrem 

Hoheitsgebiet die Verteilung von SoHO-Präparaten oder deren Herstellung zur 

sofortigen Verwendung beim Menschen gestatten, auch wenn die in Artikel 19 

vorgesehenen Verfahren nicht durchgeführt wurden, sofern  

a) die Verwendung dieser SoHO-Präparate beim Menschen im Interesse der 

öffentlichen Gesundheit liegt, 

b) die SoHO-Präparate ein Qualitäts- und Sicherheitsniveau aufweisen, das 

unter Berücksichtigung der Anforderungen dieser Verordnung hinnehmbar 

ist, oder die verfügbaren Daten auf eine positive Nutzen-Risiko-Bewertung 

hindeuten und 

c) das SoHO-Präparat zur sofortigen Verwendung beim Menschen bei einer 

bestimmten Gruppe von SoHO-Empfängern bestimmt ist, für die es keine 

therapeutische Alternative gibt, und sofern die Behandlung nicht 

aufgeschoben werden kann, die Prognose lebensbedrohlich ist und der 

erwartete Nutzen die Risiken überwiegt. 
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Vor der Verwendung des SoHO-Präparats beim Menschen werden die 

vorgesehenen SoHO-Empfänger oder gegebenenfalls die Personen, die in ihrem 

Namen die Einwilligung geben, über die Ausnahmeregelung unterrichtet und 

geben ihre Einwilligung zur sofortigen Verwendung dieses SoHO-Präparats beim 

Menschen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften. 

(2) Die für SoHO zuständigen Behörden müssen 

a) angeben, für welchen Zeitraum die Zulassung nach Absatz 1 erteilt wird und 

ob diese SoHO-Präparate an andere Mitgliedstaaten abgegeben werden 

dürfen; 

b) die ersuchende SoHO-Einrichtung anweisen, einen Antrag auf Zulassung 

eines SoHO-Präparats gemäß Artikel 39 zu stellen und rückwirkend Daten 

über die Verwendung des SoHO-Präparats beim Menschen während der 

gesundheitlichen Notsituation zu erheben; 

c) die nationale SoHO-Behörde über die Zulassung nach Absatz 1, die für das 

betreffende SoHO-Präparat erteilt wurde, unterrichten. 

(3) ▌Die nationale SoHO-Behörde unterrichtet die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten mittels der SoHO-Plattform der EU über jede Entscheidung, die 

Verteilung von SoHO-Präparaten oder deren Aufarbeitung zur sofortigen 

Verwendung beim Menschen gemäß Absatz 1 zu erlauben. 
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(4) In Fällen, in denen solche SoHO-Präparate an andere Mitgliedstaaten abgegeben 

werden könnten, bestätigt die nationale SoHO-Behörde des Mitgliedstaats, der das 

jeweilige Präparat erhält, vor der Abgabe die Gültigkeit der Zulassung in dessen 

Hoheitsgebiet. 

Artikel 66 

Ausnahmeregelungen aufgrund von Notsituationen bei Naturkatastrophen und vom 

Menschen verursachten Katastrophen 

(1) Soweit dies zur Sicherstellung der Versorgung mit kritischen SoHO erforderlich 

ist, können die Mitgliedstaaten Ausnahmen von bestimmten in dieser Verordnung 

festgelegten Standards und Verpflichtungen zulassen, wenn lebensbedrohliche 

Situationen großen Umfangs im Zusammenhang mit vom Menschen verursachten 

Katastrophen oder Naturkatastrophen, insbesondere im Zusammenhang mit 

bewaffneten Konflikten, eine Gefahr für das Leben von Menschen darstellen und 

solche Ausnahmen die einzige verfügbare Maßnahme sind, um das Risiko zu 

mindern. Nicht gewährt werden Ausnahmeregelungen von den Bestimmungen 

dieser Verordnung, die freiwillige und unentgeltlich Spenden und die Einwilligung 

von SoHO-Spendern betreffen. Die Ausnahmeregelungen werden so angewandt, 

dass der Schutz von SoHO-Spendern und SoHO-Empfängern unter den aufgrund 

der Krise gegebenen Umständen so weit wie möglich sichergestellt ist.  

(2) Die Mitgliedstaaten, die solche Ausnahmeregelungen gewähren, unterrichten die 

anderen Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüglich und begründen die 

ergriffenen Maßnahmen. 
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Artikel 67 

Notfallpläne der SoHO-Einrichtungen 

Jede kritische SoHO-Einrichtung erstellt einen einrichtungsbezogenen Notfallplan ▌, mit 

dem ▌der nationale SoHO-Notfallplan nach Artikel 63 umgesetzt wird. 

Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass die in diesem Kapitel festgelegten 

Maßnahmen den in der Richtlinie (EU) 2022/2557 festgelegten Verpflichtungen 

mindestens gleichwertig sind. 
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KAPITEL IX 

SOHO-KOORDINIERUNGSGREMIUM 

Artikel 68 

SoHO-Koordinierungsgremium 

(1) Es wird ein SoHO-Koordinierungsgremium eingerichtet, das die Aufgabe hat, die 

Koordinierung unter den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Durchführung dieser 

Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte zu fördern und die Mitgliedstaaten bei dieser 

Koordinierung zu unterstützen sowie die diesbezügliche Zusammenarbeit mit 

Interessenträgern zu erleichtern. 
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(2) Jeder Mitgliedstaat benennt zwei ständige Mitglieder und zwei stellvertretende 

Mitglieder, die die nationale SoHO-Behörde und, falls der Mitgliedstaat dies 

wünscht, das Gesundheitsministerium oder andere einschlägige Behörden vertreten.  

Die nationale SoHO-Behörde kann Mitglieder aus anderen für SoHO zuständigen 

Behörden benennen. Diese Mitglieder müssen sicherstellen, dass die von ihnen 

geäußerten Ansichten und Vorschläge von der nationalen SoHO-Behörde unterstützt 

werden.  

Das SoHO-Koordinierungsgremium kann Sachverständige und Beobachter zur 

Teilnahme an seinen Sitzungen einladen und gegebenenfalls mit anderen externen 

Sachverständigen zusammenarbeiten. Das SoHO-Koordinierungsgremium kann 

gegebenenfalls auch andere Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union 

einladen. Diese haben in solchen Fällen einen Beobachterstatus. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln die Namen und die Organisationszugehörigkeit der 

von ihnen benannten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder zusammen mit der 

entsprechenden Interessenerklärung für die Mitglieder und stellvertretenden 

Mitglieder, aus der hervorgeht, dass keine finanziellen oder sonstigen Interessen 

bestehen, an die Kommission. Die Kommission veröffentlicht das 

Mitgliederverzeichnis mit dem Namen, der Stamminstitution und der 

Interessenerklärung jedes benannten Mitglieds und jedes benannten 

stellvertretenden Mitglieds auf der SoHO-Plattform der EU. 
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(4) Die Kommission veröffentlicht die Geschäftsordnung des SoHO-

Koordinierungsgremiums, die Tagesordnung und eine Zusammenfassung des 

Protokolls jeder Sitzung sowie die nach Artikel 74 Absatz 3 Buchstabe d der 

vorliegenden Verordnung vom SoHO-Koordinierungsgremium dokumentierten 

und veröffentlichten bewährten Verfahren auf der SOHO-Plattform der EU, 

sofern durch diese Veröffentlichung der Schutz öffentlicher oder privater 

Interessen im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 nicht beeinträchtigt wird. 

(5) Den Vorsitz in den Sitzungen des SoHO-Koordinierungsgremiums führt der 

Vertreter der Kommission gemeinsam mit einem Vertreter der nationalen SoHO-

Behörde eines Mitgliedstaats, der von den Vertretern der Mitgliedstaaten im 

SoHO-Koordinierungsgremium aus den eigenen Reihen und im Einklang mit der 

Geschäftsordnung des SoHO-Koordinierungsgremiums gewählt wird. 

(6) Die Kommission nimmt gemäß Artikel 72 die Sekretariatsgeschäfte des SoHO-

Koordinierungsgremiums wahr. 

(7) Die Beratungen des SoHO-Koordinierungsgremiums werden so durchgeführt, 

dasssoweit möglich Einvernehmlichkeit erzielt wird. Kann kein Einvernehmen 

erzielt werden, so kann das SoHO-Koordinierungsgremium nur mit einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen aller Mitgliedstaaten beraten 

und entscheiden und Stellungnahmen oder andere Standpunkte annehmen. Der 

Vertreter der Kommission, der den Ko-Vorsitz des SoHO-Koordinierungsgremiums 

führt, nimmt nicht an dessen Abstimmungen teil. Jeder Mitgliedstaat verfügt über 

eine Stimme. 

                                                 
21 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43). 
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(8) Bei der Einrichtung des SoHO-Koordinierungsgremiums legt die Kommission die 

Geschäftsordnung des Gremiums vor, die von diesem im ersten Halbjahr seiner 

Tätigkeit genehmigt werden muss. In der Geschäftsordnung sind insbesondere die 

Verfahren für Folgendes festgelegt: 

a) Sitzungsplanung, 

b) Wahl der nationalen SoHO-Behörde, die in den Sitzungen des SoHO-

Koordinierungsgremiums den Ko-Vorsitz führt, und Dauer dieses Mandats, 

c) Beratungen und Abstimmung sowie Fristen für die Abgabe von 

Stellungnahmen unter Berücksichtigung der Komplexität des Dossiers, der 

verfügbaren Nachweise oder anderer relevanter Faktoren, 

d) Annahme von Stellungnahmen oder anderen Standpunkten, auch in dringlichen 

Fällen, 

e) Übermittlung von Beratungsersuchen an das SoHO-Koordinierungsgremium 

sowie Ersuchen um sonstige Mitteilungen an das SoHO-

Koordinierungsgremium, 

f) Konsultation von Beratungsgremien, die im Rahmen anderer einschlägiger 

Rechtsvorschriften der Union eingerichtet wurden, 

g) die Übertragung von Aufgaben an Arbeitsgruppen, unter anderem in den 

Bereichen Vigilanz, Inspektion, Rückverfolgbarkeit und Anwendbarkeit dieser 

Verordnung, 
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h) die Übertragung von Ad-hoc-Aufgaben an Mitglieder des SoHO-

Koordinierungsgremiums oder technische Sachverständige, damit diese bei 

Bedarf spezifische technische Themen untersuchen und dem SoHO-

Koordinierungsgremium darüber Bericht erstatten, 

i) Einladung von Sachverständigen zur Teilnahme an den Arbeitsgruppen des 

SoHO-Koordinierungsgremiums und zur Mitwirkung an Ad-hoc-Aufgaben 

aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung und ihres Fachwissens oder im Namen 

anerkannter Fachverbände auf Unionsebene oder weltweit, 

j) Einladung von Einzelpersonen, Organisationen oder öffentlichen 

Einrichtungen als Beobachter, 

k) Erklärungen zu Interessenkonflikten der Mitglieder, Stellvertreter und 

Beobachter des SoHO-Koordinierungsgremiums sowie der eingeladenen 

Sachverständigen, 

l) Einsetzung von Arbeitsgruppen, einschließlich ihrer Zusammensetzung und 

Geschäftsordnung, und Übertragung von Ad-hoc-Aufgaben. 

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die erforderlichen 

Maßnahmen für die ▌Verwaltung ▌des SoHO-Koordinierungsgremiums erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 69 

Aufgaben des SoHO-Koordinierungsgremiums 

(1) Das SoHO-Koordinierungsgremium unterstützt die für SoHO zuständigen Behörden 

▌hinsichtlich der koordinierten Durchführung dieser Verordnung und der auf ihrer 

Grundlage erlassenen Durchführungsrechtsakte und delegierten Rechtsakte, indem es 

a) auf Ersuchen der für SoHO zuständigen Behörden, die dieses Ersuchen über 

ihre nationalen SoHO-Behörde übermitteln, gemäß Artikel 13 Absatz 3 

Unterabsatz 1 Stellungnahmen zum Regulierungsstatus einer Substanz, eines 

Produkts oder einer Tätigkeit nach dieser Verordnung ausarbeitet und diese 

Stellungnahmen in das SoHO-Kompendium aufnimmt, 

b) bis zum … [1 Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] eine 

Liste der bestehenden Substanzen, Produkte oder Tätigkeiten erstellt, für die 

eine Stellungnahme zum Regulierungsstatus nach dieser Verordnung nicht 

vorliegt, jedoch erforderlich ist, um Risiken für die Sicherheit von SoHO-

Spendern, SoHO-Empfängern oder Nachkommen aus medizinisch 

unterstützter Fortpflanzung oder Risiken eines eingeschränkten Zugangs der 

Empfänger zu sicheren und wirksamen Behandlungen zu vermeiden, wobei 

das Gremium diese Liste auf der SoHO-Plattform der EU veröffentlicht und 

anschließend nach eigenem Ermessen aktualisiert, 
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c) bei der Ausarbeitung von Stellungnahmen nach Buchstabe a eine Konsultation 

mit gleichwertigen Beratungsgremien auf Unionsebene, die im Rahmen 

anderer einschlägiger Rechtsvorschriften der Union eingerichtet wurden, 

gemäß Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 2 einleitet und in Fällen, in denen 

Einigkeit mit den gleichwertigen Beratungsgremien besteht, die 

Stellungnahmen zu den anzuwendenden Rechtsvorschriften der Union in das 

SoHO-Kompendium aufnimmt, 

d) bewährte Verfahren hinsichtlich der Durchführung von SoHO-

Überwachungstätigkeiten dokumentiert und auf der SoHO-Plattform der EU 

veröffentlicht, 

e) die gemäß Artikel 13 Absatz 4 gemeldeten Informationen erfasst und in das 

SoHO-Kompendium aufnimmt, 

f) indikative Kriterien für „kritische SoHO“ und „kritische SoHO-

Einrichtungen“ festlegt, eine Liste der von den Mitgliedstaaten als „kritische 

SoHO“ eingestuften SoHO bereitstellt und aktualisiert und diese 

Informationen für die nationalen SoHO-Behörden auf der SoHO-Plattform 

der EU zur Verfügung stellt, 
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g) die Methoden der Mitgliedstaaten zur Festlegung der Bedingungen für die 

Entschädigung gemäß Artikel 54 Absatz 2 dokumentiert, 

h) Unterstützung und Beratung bei der Zusammenarbeit zwischen den für 

SoHO zuständigen Behörden und anderen zuständigen Behörden leistet, um 

eine kohärente Überwachung sicherzustellen, wenn sich der 

Regulierungsstatus von SoHO ändert, wie in Artikel 13 Absatz 6 vorgesehen, 

i) Beratung im Zusammenhang mit den Mindestnachweisen für die Zulassung 

eines bestimmten SoHO-Präparats gemäß Artikel 20 Absatz 4 Buchstabe e 

leistet, 

j) zum Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren erforderlichenfalls 

mit dem EDQM und dem ECDC – in Bezug auf technische Standards in ihren 

jeweiligen Fachbereichen – sowie mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur 

– in Bezug auf Zulassungen und Überwachungstätigkeiten im Zusammenhang 

mit der Ausstellung von Bescheinigungen für die Plasma-

Stammdokumentation gemäß der Richtlinie 2001/83/EG – in Verbindung tritt, 

um die harmonisierte Umsetzung von Standards und technischen Leitlinien zu 

unterstützen, 
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k) an der effizienten Organisation gemeinsamer Inspektionen und der 

gemeinsamen Bewertung von SoHO-Präparaten, an denen mehr als ein 

Mitgliedstaat beteiligt ist, mitwirkt, 

l) der Kommission Beratung in Bezug auf die funktionalen Spezifikationen der 

SoHO-Plattform der EU leistet, 

m) im Einklang mit Artikel 63 Absatz 7 der vorliegenden Verordnung in 

Zusammenarbeit mit der Kommission und gegebenenfalls mit dem gemäß 

Artikel 24 der Verordnung (EU) 2022/2371 eingesetzten Beratenden 

Ausschuss für Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit einen 

koordinierten Ansatz unterstützt, um die Umsetzung der nationalen SoHO-

Notfallpläne in Fällen, in denen eine Notsituation mehr als einen 

Mitgliedstaat betrifft, oder in Notsituationen mit Auswirkungen über die 

Union hinaus sicherzustellen, 

n) im Zusammenhang mit der ▌Koordinierung oder mit der Durchführung 

dieser Verordnung anderweitige Unterstützung bietet. 

(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen die Kriterien und 

Verfahren für die Konsultation von Beratungsgremien dargelegt werden, die im 

Rahmen anderer einschlägiger Rechtsvorschriften der Union im Zusammenhang mit 

der Wahrnehmung der Aufgaben des SoHO-Koordinierungsgremiums eingesetzt 

wurden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL X 

TÄTIGKEITEN DER UNION 

Artikel 70 

Schulungsmaßnahmen der Union und Personalaustausch zwischen den für SoHO zuständigen 

Behörden 

(1) Die Kommission organisiert in Zusammenarbeit mit den nationalen SoHO-

Behörden Schulungsmaßnahmen der Union zur Durchführung dieser Verordnung. 

▌ 

(2) Die Kommission kann die Schulungsmaßnahmen der Union für Personal bei den für 

SoHO zuständigen Behörden in den EWR-Mitgliedstaaten und in Ländern, die sich 

um die Mitgliedschaft in der Union bewerben oder Beitrittskandidaten sind, sowie 

für Personal in Einrichtungen, denen spezifische Zuständigkeiten für SoHO-

Überwachungstätigkeiten übertragen wurden, anbieten. Sie kann Aspekte der 

Schulungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und 

Regulierungsbehörden, die im Bereich der SoHO tätig sind, organisieren. 
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(3) Die für SoHO zuständigen Behörden stellen sicher, dass das bei den 

Schulungsmaßnahmen der Union gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

erworbene Wissen und die dort erhaltenen Materialien nach Bedarf weitergegeben 

und in den Personalschulungen gemäß Artikel 8 angemessen genutzt werden. 

(4) Die Kommission kann in Zusammenarbeit mit den nationalen SoHO-Behörden die 

Organisation von Programmen für den Personalaustausch zwischen den für SoHO 

zuständigen Behörden in zwei oder mehr Mitgliedstaaten und für die vorübergehende 

Abordnung von Personal von einem Mitgliedstaat in einen anderen im Rahmen von 

Personalschulungen unterstützen. 

(5) Die Kommission führt ein Verzeichnis des Personals der für SoHO zuständigen 

Behörden, das Schulungsmaßnahmen der Union nach Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels erfolgreich abgeschlossen hat, um gemeinsame Tätigkeiten und 

insbesondere die in den Artikeln 22, 29 und 71 genannten Tätigkeiten zu erleichtern. 

Die Kommission macht dieses Verzeichnis den nationalen SoHO-Behörden 

zugänglich. 

▌ 
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Artikel 71 

Kontrollen der Kommission ▌ 

(1) Die Kommission führt ▌Kontrollen ▌durch, um zu überprüfen, ob die 

Mitgliedstaaten die Anforderungen in Bezug auf Folgendes wirksam anwenden: 

a) die in Kapitel II behandelten für SoHO zuständigen Behörden und 

beauftragten Stellen, 

b) die ▌SoHO-Überwachungstätigkeiten, die von den für SoHO zuständigen 

Behörden und den beauftragten Stellen durchgeführt werden, 

c) die Melde- und Berichtspflichten gemäß dieser Verordnung. 

(2) Die Kommission organisiert die in Absatz 1 genannten Kontrollen in 

Zusammenarbeit mit den nationalen SoHO-Behörden und führt sie so durch, das 

unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden wird. 

(3) Bei der Durchführung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Kontrollen zieht die ▌Kommission ▌die vom SoHO-Koordinierungsgremium gemäß 

Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe d dokumentierten und veröffentlichten bewährten 

Verfahren in Bezug auf ▌SoHO-Überwachungstätigkeiten heran. 
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(4) Die Kommission kann bei der Durchführung der in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Kontrollen von Sachverständigen der für SoHO zuständigen Behörden 

unterstützt werden, die nach Möglichkeit aus der in Artikel 70 Absatz 5 genannten 

Liste ausgewählt werden. Den Sachverständigen der für SoHO zuständigen 

Behörden werden die gleichen Zugriffsrechte gewährt wie ▌der Kommission. 

(5) Die Kommission muss nach jeder Kontrolle 

a) einen Entwurf eines Berichts über die Ergebnisse erarbeiten und darin 

gegebenenfalls Empfehlungen zur Behebung der festgestellten Mängel 

abgeben, 

b) der betreffenden nationalen SoHO-Behörde eine Kopie des in Buchstabe a 

genannten Berichtsentwurfs zur Stellungnahme übermitteln, 

c) die in Buchstabe b genannte Stellungnahme ▌bei der Ausarbeitung des 

endgültigen Berichts berücksichtigen und 

d) eine Zusammenfassung des endgültigen Berichts auf der SoHO-Plattform 

der EU veröffentlichen. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 1171 

Artikel 72 

Unterstützung durch die Union 

(1) Um die Einhaltung der in dieser Verordnung vorgesehenen Anforderungen zu 

erleichtern, unterstützt die Kommission die Umsetzung durch Folgendes: 

a) Wahrnehmung der Sekretariatsgeschäfte sowie technische, wissenschaftliche 

und logistische Unterstützung des SoHO-Koordinierungsgremiums und seiner 

Arbeitsgruppen, 

b) Finanzierung der Kontrollen der Kommission in den Mitgliedstaaten, 

einschließlich der Kosten für Sachverständige aus den Mitgliedstaaten, die die 

Kommission ▌unterstützen, 

c) Bereitstellung von Finanzmitteln aus den einschlägigen Unionsprogrammen 

zur Unterstützung der öffentlichen Gesundheit für Folgendes: 

i) Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den für SoHO zuständigen 

Behörden und den Organisationen, die Gruppen von SoHO-

Einrichtungen und SoHO-Fachkreise vertreten, mit dem Ziel, die 

effiziente und wirksame Durchführung dieser Verordnung ▌zu 

erleichtern und insbesondere im Rahmen von Initiativen 

zusammenzuarbeiten, um eine ausreichende Versorgung zu erzielen, 

einschließlich Maßnahmen zur Förderung von Spenden sowie der 

optimalen Verwendung kritischer SoHO, sowie im Rahmen von 

Schulungsmaßnahmen gemäß Artikel 70 Absatz 1 und Programmen für 

den Austausch von Personal der für SoHO zuständigen Behörden 

gemäß Artikel 70 Absatz 4, 
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ii) gegebenenfalls finanzielle Unterstützung der Ausarbeitung und 

Aktualisierung technischer Leitlinien im Einklang mit den 

einschlägigen Unionsprogrammen, um zur Durchführung dieser 

Verordnung beizutragen, auch durch Zusammenarbeit mit dem EDQM 

gemäß dem Unionsrecht im Zusammenhang mit den von ihm 

veröffentlichten Leitlinien, 

d) Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen dem SoHO-

Koordinierungsgremium und den Beratungsgremien, die im Rahmen 

anderer in Artikel 2 Absatz 6 genannter Rechtsvorschriften der Union 

eingerichtet wurden, insbesondere durch die Organisation gemeinsamer 

Sitzungen, in denen die durch die Anwendung von Artikel 69 Absatz 1 

Buchstabe c gesammelten Erfahrungen mit dem Ziel behandelt werden, 

einen gemeinsamen Ansatz für die Bewertung des Regulierungsstatus von 

Substanzen, Produkten und Tätigkeiten unter Berücksichtigung der 

Besonderheiten und des Anwendungsbereichs der einzelnen Rechtsrahmen, 

zu erreichen, 

e) Einrichtung, Verwaltung und Unterhaltung der SoHO-Plattform der EU. 

(2) Im Hinblick auf die in Absatz 1 Buchstabe a genannte Unterstützung organisiert die 

Kommission insbesondere die Sitzungen des SoHO-Koordinierungsgremiums und 

seiner Arbeitsgruppen, die Reisen ▌sowie die Kostenerstattungen und 

Sondervergütungen für die Teilnehmer an diesen Sitzungen ▌. 
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(3) Auf Antrag der Mitgliedstaaten kann über das mit der Verordnung (EU) 2021/240 

des Europäischen Parlaments und des Rates22 eingerichtete Instrument für technische 

Unterstützung die Reformierung der nationalen oder regionalen Überwachung der 

Versorgung mit SoHO technisch unterstützt werden, sofern mit den Reformen die 

Einhaltung dieser Verordnung angestrebt wird. 

(4) Zur Durchführung der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten zum beiderseitigen Nutzen 

der Kommission und der Begünstigten steht der Kommission in Bezug auf die 

Vorbereitung, die Verwaltung, die Überwachung und die Kontrollen sowie in Bezug 

auf Unterstützungsausgaben die gegebenenfalls erforderliche technische und 

administrative Unterstützung zur Verfügung.  

 

                                                 
22 Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Februar 2021 zur Schaffung eines Instruments für technische Unterstützung 
(ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 1). 
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KAPITEL XI 

SOHO-PLATTFORM DER EU 

Artikel 73 

Einrichtung, Verwaltung und Unterhaltung der SoHO-Plattform der EU  

(1) Die Kommission richtet eine digitale Plattform ein und verwaltet und unterhält sie, 

um den effizienten und wirksamen Austausch von Informationen über SoHO-

Tätigkeiten in der Union gemäß dieser Verordnung zu erleichtern (im Folgenden 

„SoHO-Plattform der EU“). 

▌ 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, durch 

die SoHO-Einrichtungen, die für SoHO zuständigen Behörden, die Mitgliedstaaten 

und die Kommission über die SoHO-Plattform der EU ▌erfolgt ausschließlich in 

Fällen, in denen es für die Wahrnehmung der Aufgaben, die Verwirklichung der 

Ziele und die Erfüllung der Pflichten gemäß dieser Verordnung erforderlich ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, 

erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften der Union. 

▌ 
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(3) Die Kommission stellt für die für SoHO zuständigen Behörden über deren 

nationale SoHO-Behörde Anweisungen, Materialien und Schulungen zur 

ordnungsgemäßen Nutzung der SoHO-Plattform der EU bereit. Die Kommission 

stellt für SoHO-Einrichtungen erforderlichenfalls und in Zusammenarbeit mit 

deren nationalen SoHO-Behörde Anweisungen und Schulungen zur 

ordnungsgemäßen Nutzung der SoHO-Plattform der EU bereit. Diese 

Schulungsmaterialien müssen auf der SoHO-Plattform der EU zur Verfügung 

stehen. 

Artikel 74 

Allgemeine Funktionen der SoHO-Plattform der EU 

(1) Die SoHO-Plattform der EU bietet SoHO-Einrichtungen, für SoHO zuständigen 

Behörden, den Mitgliedstaaten und der Kommission die Möglichkeit, SoHO und 

SoHO-Tätigkeiten betreffende Informationen, Daten und Dokumente zu verarbeiten, 

einschließlich Übermittlung, Abruf, Speicherung, Verwaltung, Handhabung, 

Austausch, Analyse, Veröffentlichung, Nachverfolgung und Löschung solcher 

Daten und Dokumente nach Maßgabe dieser Verordnung. 
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(2) Die SoHO-Plattform der EU bietet ▌einen sicheren Kommunikationsweg für den 

beschränkten Austausch von Informationen und Daten, insbesondere: 

a) zwischen den nationalen SoHO-Behörden der Mitgliedstaaten; 

b) zwischen zwei für SoHO zuständigen Behörden innerhalb eines 

Mitgliedstaats oder zwischen einer für SoHO zuständigen Behörde und ihrer 

nationalen SoHO-Behörde; 

c) zwischen den nationalen SoHO-Behörden und der Kommission, 

insbesondere in Bezug auf Tätigkeitsdaten zu SoHO-Tätigkeiten von SoHO-

Einrichtungen, die Zusammenfassungen der Meldungen und 

Untersuchungsberichte über bestätigte schwerwiegende unerwünschte 

Reaktionen oder schwerwiegende Zwischenfälle, SoHO-Schnellwarnungen 

und  Versorgungswarnungen für SoHO; 

d) zwischen den nationalen SoHO-Behörden und dem SoHO-

Koordinierungsgremium; 

e) gegebenenfalls zwischen den nationalen SoHO-Behörden und dem ECDC in 

Bezug auf SoHO-Schnellwarnungen im Zusammenhang mit übertragbaren 

Krankheiten;  

f) zwischen SoHO-Einrichtungen und ihren jeweiligen für SoHO zuständigen 

Behörden, wenn sich die für SoHO zuständigen Behörden dafür 

entscheiden, die SoHO-Plattform der EU für einen solchen Austausch zu 

nutzen. 
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(3) Die SoHO-Plattform der EU bietet der Öffentlichkeit Zugang zu Informationen 

über 

a) die Registrierung und den Erlaubnisstatus von SoHO-Einrichtungen und 

deren Identifizierungscodes und die Identifizierungscodes der SoHO-

Betriebsstätten; 

b) genehmigte klinische Studien mit SoHO und zugelassene SoHO-Präparate; 

c) den jährlichen Bericht der Union über SoHO-Tätigkeiten und den jährlichen 

SoHO-Vigilanzbericht der Union in aggregierter und anonymisierter Form 

nach ihrer Genehmigung durch die nationalen SoHO-Behörden; 

d) einschlägige bewährte Verfahren, die vom SoHO-Koordinierungsgremium 

dokumentiert und veröffentlicht werden; 

e) vom EDQM veröffentlichte technische Leitlinien für das 

Qualitätsmanagement; 

f) technische Leitlinien für die Verhütung übertragbarer und 

nichtübertragbarer Krankheiten, die vom ECDC und vom EDQM 

veröffentlicht werden, und für den Schutz von SoHO-Spendern, SoHO-

Empfängern und Nachkommen aus medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung; 
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g) Name, Stamminstitution und Interessenerklärung jedes Mitglieds und 

Stellvertreters im SoHO-Koordinierungsgremium; 

h) das SoHO-Kompendium; 

i) die in Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b genannte Liste der bestehenden 

Substanzen, Produkte oder Tätigkeiten, für die keine Stellungnahme zum 

Regulierungsstatus im Rahmen dieser Verordnung vorliegt, aber eine solche 

Stellungnahme benötigt wird; 

j) die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 erlassenen strengeren 

Maßnahmen; 

k) die Geschäftsordnung des SoHO-Koordinierungsgremiums, die 

Tagesordnungen und Zusammenfassungen der Protokolle der einzelnen 

Sitzungen, es sei denn, diese Veröffentlichung würde den Schutz eines 

öffentlichen oder privaten Interesses gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 beeinträchtigen; 

l) die Liste der nationalen SoHO-Behörden. 
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(4) Die Kommission erlässt bis zum … [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] Durchführungsrechtsakte, in denen die technischen Spezifikationen für 

die SoHO-Plattform der EU betreffend ihre Verwaltung, Unterhaltung, 

Funktionen, einschließlich ihrer Mindestfunktionen, die Aufgaben und 

Zuständigkeiten der einzelnen in Absatz 1 genannten Parteien, die 

Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten sowie die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der verarbeiteten 

personenbezogenen Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, festgelegt sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL XII 

VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 

Artikel 75 

Vertraulichkeit 

(1) Sofern in dieser Verordnung oder in den nationalen  Rechtsvorschriften in Bezug auf 

die Vertraulichkeit nichts anderes vorgesehen ist, wahrt jede an der Anwendung 

dieser Verordnung beteiligte Partei – unbeschadet der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 – die Vertraulichkeit der im Rahmen der Durchführung ihrer 

Tätigkeiten erlangten Informationen und Daten, um die wirksame Durchführung 

dieser Verordnung, insbesondere in Bezug auf Zulassungen und Erlaubnisse, 

Inspektionen, Untersuchungen und Kontrollen durch die Kommission, zu 

gewährleisten. 

▌ 

(2) Informationen und Daten können auf vertraulicher Basis von den für SoHO 

zuständigen Behörden untereinander und zwischen den nationalen SoHO-Behörden 

und der Kommission ausgetauscht werden und dürfen ▌nicht ohne die vorherige 

Einwilligung der für SoHO zuständigen Behörden, von denen die Informationen 

stammen, weitergegeben werden. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 berühren nicht die Rechte und Pflichten der Kommission, der 

Mitgliedstaaten und der für SoHO zuständigen Behörden im Zusammenhang mit 

dem Informationsaustausch und der Verbreitung von Warnungen oder die im 

nationalen Strafrecht für Personen verankerten Informationspflichten. 

(4) Die Kommission und die Mitgliedstaaten können mit Regulierungsbehörden von 

Drittländern, mit denen sie bilaterale oder multilaterale 

Vertraulichkeitsvereinbarungen getroffen haben, vertrauliche Informationen 

austauschen, soweit dies für den Schutz der menschlichen Gesundheit erforderlich 

und verhältnismäßig ist. 

(5) Unbeschadet der nationalen Rechtsvorschriften über die Veröffentlichung der 

Ergebnisse der SoHO-Überwachungstätigkeiten können die für SoHO zuständigen 

Behörden die Ergebnisse der SoHO-Überwachungstätigkeiten in Bezug auf einzelne 

SoHO-Einrichtungen veröffentlichen oder der Öffentlichkeit auf andere Weise 

zugänglich machen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die betroffene SoHO-Einrichtung erhält Gelegenheit, sich vor der 

Veröffentlichung oder Freigabe zu den Informationen zu äußern, die die für 

SoHO zuständige Behörde veröffentlichen oder der Öffentlichkeit auf andere 

Weise zugänglich machen möchte, wobei der Dringlichkeit der Lage Rechnung 

zu tragen ist. 
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b) Die Äußerungen der betroffenen SoHO-Einrichtung werden in den 

veröffentlichten oder der Öffentlichkeit auf andere Weise zugänglich 

gemachten Informationen oder Daten berücksichtigt oder mit diesen 

zusammen veröffentlicht oder freigegeben. 

c) Die Bereitstellung der betreffenden Informationen oder Daten dient dem 

Schutz der öffentlichen Gesundheit und steht in einem angemessenen 

Verhältnis zu Schweregrad, Umfang und Art des damit verbundenen Risikos. 

d) Dadurch, dass die Informationen oder Daten der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden, wird der Schutz der Rechtsansprüche der SoHO-

Einrichtung oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person nicht 

unnötig beeinträchtigt. 

e) Dadurch, dass die Informationen oder Daten der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden, wird der Schutz von Gerichtsverfahren und der 

Rechtsberatung nicht beeinträchtigt. 

(6) Informationen oder Daten, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen 

und von den für SoHO zuständigen Behörden im Rahmen ihrer SoHO-

Überwachungstätigkeiten erlangt wurden, dürfen die für SoHO zuständigen 

Behörden unbeschadet der nationalen Rechtsvorschriften nur dann veröffentlichen 

oder der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn die in Absatz 5 Buchstabe c 

festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

▌ 
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Artikel 76 

Datenschutz 

(1) Die für die Anwendung von Artikel 5 Absatz 5, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 33 und 

34, Artikel 35 Absatz 3 Buchstaben a und b, Artikel 36 Absatz 3, Artikel 39 

Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 46 Absatz 2, Artikel 64 und Artikel 68 Absatz 3 

erforderlichen personenbezogenen Daten werden erhoben, um die jeweiligen 

Kontaktpersonen innerhalb der betreffenden SoHO-Einrichtungen, der für SoHO 

zuständigen Behörden oder beauftragten Stellen zu ermitteln, und sie werden nur für 

die Zwecke der Verwaltung und Transparenz der betreffenden SoHO-

Überwachungstätigkeiten und SoHO-Tätigkeiten weiterverarbeitet. 

(2) Sofern erforderlich, werden personenbezogene Daten einschließlich 

gesundheitsbezogener Daten, die über die SoHO-Plattform der EU ausgetauscht 

werden und für die Anwendung der Artikel 73 und 74 erforderlich sind, im Interesse 

der öffentlichen Gesundheit und ▌für folgende Zwecke verarbeitet: 

a) Ermittlung und Beurteilung der mit einer bestimmten SoHO-Spende oder 

einem bestimmten SoHO-Spender verbundenen Risiken, 

b) Verarbeitung maßgeblicher Informationen über die Überwachung der 

klinischen Ergebnisse. 
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(3) Personenbezogene Daten einschließlich gesundheitsbezogener Daten, die für die 

Anwendung der Artikel 33, 34, 39, 42 und 44, des Artikels 53 Absatz 1 Buchstaben e 

und f, des Artikels 53 Absatz 3 und des Artikels 58 Absätze 13, 14 und 15 

erforderlich sind, dürfen nur verarbeitet werden, um die Qualität und Sicherheit von 

SoHO sicherzustellen und die betroffenen SoHO-Spender, SoHO-Empfänger und 

Nachkommen aus medizinisch unterstützter Fortpflanzung zu schützen. Diese Daten 

müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung der betreffenden 

Überwachungstätigkeiten und SoHO-Tätigkeiten stehen und auf das Maß beschränkt 

sein, das für diesen Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. 

(4) Alle Informationen werden von der Kommission, den Mitgliedstaaten, den für SoHO 

zuständigen Behörden, einschließlich der nationalen SoHO-Behörden, den 

beauftragten Stellen, den SoHO-Einrichtungen und von SoHO-Einrichtungen 

beauftragten Dritten so verarbeitet, dass die personenbezogenen Daten der 

betroffenen Personen im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten geschützt bleiben. Sie müssen insbesondere das Risiko 

mindern, dass betroffene Personen identifiziert werden können, und die verarbeiteten 

Informationen auf die Elemente beschränken, die für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben und die Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung 

erforderlich und angemessen sind. 
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(5) Die Kommission, die Mitgliedstaaten, die für SoHO zuständigen Behörden, 

einschließlich der nationalen SoHO-Behörden, die beauftragten Stellen, die SoHO-

Einrichtungen und von SoHO-Einrichtungen beauftragte Dritte treffen geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen, um die verarbeiteten Informationen 

und personenbezogenen Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, vor unbefugtem 

oder unrechtmäßigem Zugang, Offenlegung, Verbreitung, Veränderung, Vernichtung 

oder zufälligem Verlust zu schützen, insbesondere wenn die Verarbeitung die 

Übermittlung über ein Netzwerk umfasst. 

(6) In Bezug auf ihre Verantwortung für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur 

Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung gelten die SoHO-

Einrichtungen und die für SoHO zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten als 

Verantwortliche im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 

▌. 

(7) In Bezug auf ihre Zuständigkeit für die Einrichtung und Verwaltung der SoHO-

Plattform der EU gemäß Artikel 73 dieser Verordnung und die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, die sich aus dieser 

Tätigkeit ergeben könnte, gilt die Kommission als Verantwortlicher im Sinne von 

Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725 ▌. 
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(8) Für die Zwecke dieses Artikels wird der Kommission die Befugnis übertragen, zur 

Ergänzung dieser Verordnung delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 77 zu erlassen, in 

denen die Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten, einschließlich 

Gesundheitsdaten, entsprechend ihrem Zweck sowie spezifische Kriterien zur 

Ermittlung, welche Daten für den Schutz der öffentlichen Gesundheit gemäß 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels relevant sind, festgelegt werden. 

Artikel 77 

Ausübung der Befugnisübertragung  

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 26 Absatz 7, 

Artikel 47 Absatz 4, Artikel 53 Absatz 5, Artikel 58 Absatz 16 ▌und Artikel 76 

Absatz 8 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem … [Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 26 Absatz 7, Artikel 47 Absatz 4, Artikel 53 

Absatz 5, Artikel 58 Absatz 16 ▌und Artikel 76 Absatz 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 26 Absatz 7, Artikel 47 Absatz 4, 

Artikel 53 Absatz 5, Artikel 58 Absatz 16 oder Artikel 76 Absatz 8 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von 2 Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um 2 Monate verlängert. 

www.parlament.gv.at



 

 1188 

Artikel 78 

Dringlichkeitsverfahren  

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 

Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. 

Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens 

angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 

Artikels 77 Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 

diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt unverzüglich nach der Übermittlung 

des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, 

auf. 

Artikel 79 

Ausschussverfahren  

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=


 

 1189 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.  

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

(3)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

Artikel 80 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen 

erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und 

Maßnahmen bis zum … [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] mit 

und melden ihr unverzüglich alle diesbezüglichen Änderungen. 
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KAPITEL XIII 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 81 

Übergangsbestimmungen für Einrichtungen, die gemäß der Richtlinie 2002/98/EG benannt, 

zugelassen oder anerkannt wurden oder eine Erlaubnis erhalten haben oder gemäß der 

Richtlinie 2004/23/EG benannt, genehmigt, zugelassen oder lizenziert wurden 

(1) Blutspendeeinrichtungen, die vor dem … [Tag des Geltungsbeginns dieser 

Verordnung gemäß Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Verordnung] gemäß 

Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2002/98/EG benannt, zugelassen oder anerkannt 

wurden oder eine Erlaubnis erhalten haben, und Gewebeeinrichtungen, die vor dem 

… [Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung gemäß Artikel 87 Absatz 1 

Unterabsatz 2 dieser Verordnung] gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 

2004/23/EG benannt, genehmigt, zugelassen oder lizenziert wurden, gelten als 

registrierte SoHO-Einrichtungen und zugelassene SoHO-Betriebsstätten gemäß 

dieser Verordnung und unterliegen als solche den in ihr festgelegten einschlägigen 

Verpflichtungen. 
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(2) Gewebeeinrichtungen, die vor dem … [Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung 

gemäß Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Verordnung] gemäß Artikel 9 

Absatz 1 der Richtlinie 2004/23/EG als einführende Gewebeeinrichtungen benannt, 

genehmigt, zugelassen oder lizenziert wurden, gelten als zugelassene einführende 

SoHO-Betriebsstätten gemäß dieser Verordnung und unterliegen als solche den in 

ihr festgelegten einschlägigen Verpflichtungen. 

(3) Für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Blutspendeeinrichtungen müssen die 

für SoHO zuständigen Behörden 

a) überprüfen, ob diese Einrichtungen der Definition einer SoHO-Betriebsstätte 

im Sinne von Artikel 3 Nummer 35 entsprechen, 

b) die in Artikel 35 Absatz 3 Buchstaben a und d genannten Informationen sowie 

Informationen über die Registrierung und den Erlaubnisstatus entsprechend der 

Überprüfung nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes an die SoHO-

Plattform der EU übermitteln. 
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(4) Für die in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten 

Gewebeeinrichtungen muss die Kommission 

a) überprüfen, ob diese Einrichtungen der Definition einer SoHO-Betriebsstätte 

im Sinne von Artikel 3 Nummer 35 entsprechen, 

b) die einschlägigen Informationen aus dem EU-Kompendium der 

Gewebeeinrichtungen der EU-Kodierungsplattform gemäß der Richtlinie 

2006/86/EG der Kommission23, einschließlich der Informationen über die 

Registrierung und den Erlaubnisstatus entsprechend der Überprüfung nach 

Buchstabe a des vorliegenden Absatzes, an die ▌ SoHO-Plattform der EU 

übermitteln, 

c) den für SoHO zuständigen Behörden die Einrichtungen melden, bei denen die 

Überprüfung nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes ergab, dass sie nicht 

der Definition einer SoHO-Betriebsstätte entsprechen. 

                                                 
23 Richtlinie 2006/86/EG der Kommission vom 24. Oktober 2006 zur Umsetzung der 

Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit, der Meldung schwerwiegender 
Zwischenfälle und unerwünschter Reaktionen sowie bestimmter technischer 
Anforderungen an die Kodierung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und 
Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen (ABl. L 294 vom 25.10.2006, 
S. 32).  
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(5) Die für SoHO zuständigen Behörden teilen den Einrichtungen, die ausgehend von 

der nach Absatz 3 Buchstabe a und Absatz 4 Buchstabe a durchgeführten 

Überprüfung und den in Absatz 4 Buchstabe c genannten Informationen nicht der 

Definition einer SoHO-Betriebsstätte entsprechen, mit, dass sie nur als registrierte 

SoHO-Einrichtungen gelten und als solche den Verpflichtungen für SoHO-

Einrichtungen gemäß dieser Verordnung unterliegen. 

▌ 
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Artikel 82 

Übergangsbestimmungen für SoHO-Präparate  

(1) Die Präparate, die das Ergebnis von Aufbereitungsverfahren für Gewebe und Zellen 

sind, die vor dem … [Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung gemäß Artikel 87 

Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Verordnung] gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 

2004/23/EG benannt, genehmigt, zugelassen oder lizenziert wurden, gelten als 

zugelassene SoHO-Präparate gemäß dieser Verordnung ▌. 

(2) Blutbestandteile, deren Übereinstimmung mit den geltenden Qualitäts- und 

Sicherheitsanforderungen für Blutbestandteile gemäß Artikel 5 Absatz 3 der 

Richtlinie 2002/98/EG und deren Artikel 23 oder mit den Monografien für 

Blutbestandteile in der Ausgabe des Leitfadens des EDQM für die Herstellung, 

Verwendung und Qualitätssicherung von Blutbestandteilen, auf der SoHO-Plattform 

der EU erfasst am ... [▌Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung gemäß 

Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Verordnung], von den für SoHO 

zuständigen Behörden überprüft wurde oder die vor diesem Zeitpunkt nach 

nationalem Recht anderweitig benannt, zugelassen, anerkannt oder lizenziert wurden, 

gelten als zugelassene SoHO-Präparate gemäß dieser Verordnung ▌. 
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(3) Die für SoHO zuständigen Behörden übermitteln die Informationen über die in den 

Absätzen 1 und 2 genannten SoHO-Präparate an die SoHO-Plattform der EU und 

verknüpfen die SoHO-Präparate, die gemäß den genannten Absätzen als 

zugelassen gelten, mit den jeweiligen SoHO-Einrichtungen. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um einheitliche Verfahren 

festzulegen, mit denen sichergestellt wird, dass SoHO-Präparate, die gemäß den 

Absätzen 1 und 2 als zugelassen gelten, im Einklang mit den Anforderungen für die 

Zulassung von SoHO-Präparaten in dieser Verordnung vollständig dokumentiert 

sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 83 

Übergangsbestimmungen für SoHO, die nicht ausdrücklich in der Richtlinie 2002/98/EG 

oder der Richtlinie 2004/23/EG behandelt werden 

Einrichtungen, die mindestens eine der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern i, iv bis ix 

und xii der vorliegenden Verordnung genannten SoHO-Tätigkeiten in Bezug auf SoHO, 

die nicht ausdrücklich in der Richtlinie 2002/98/EG oder der Richtlinie 2004/23/EG 

behandelt werden, vor dem … [Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung gemäß 

Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Verordnung] durchführen, dürfen diese Tätigkeiten 

bis zum … [ein Jahr nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung gemäß Artikel 87 

Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Verordnung] weiterhin durchführen, ohne diese Verordnung 

anzuwenden, wobei die folgenden Verpflichtungen hiervon ausgenommen sind: 

a) Registrierung als SoHO-Einrichtungen gemäß Artikel 35 der vorliegenden 

Verordnung; 

b) Beantragung sämtlicher erforderlicher Zulassungen für SoHO-Präparate, sofern 

dies gemäß Artikel 38 der vorliegenden Verordnung vorgeschrieben ist; 

c) Beantragung der Erlaubnis als SoHO-Betriebsstätte, sofern dies gemäß Artikel 45 

der vorliegenden Verordnung vorgeschrieben ist; 
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d) Einhaltung der in den Kapiteln VI und VII der vorliegenden Verordnung 

genannten Standards für die während der Übergangsphase durchgeführten 

SoHO-Tätigkeiten. 

Diese SoHO-Einrichtungen müssen den in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten 

Verpflichtungen bis spätestens … [3 Monate nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung 

gemäß Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2] nachkommen. 

Artikel 84 

Status der SoHO, die vor der Anwendung dieser Verordnung gelagert oder verteilt wurden 

(1) SoHO, die bereits vor dem … [Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung gemäß 

Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2] gelagert wurden, unterliegen nicht den 

einschlägigen Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung, sofern diese SoHO vor 

dem … [zwei Jahre nach dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung gemäß 

Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2] freigegeben oder verteilt werden, vorausgesetzt, 

sie standen uneingeschränkt mit dem zum Zeitpunkt ihrer Gewinnung geltenden 

Unionsrecht und nationalen Recht im Einklang. 
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(2) SoHO, die vor dem … [Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung gemäß 

Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2] verteilt und bis zu diesem Datum unter 

angemessenen Kontrollbedingungen aufbewahrt wurden, unterliegen nicht den 

einschlägigen Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung. 

(3) Für SoHO, die bereits vor dem … [Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung 

gemäß Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2] gelagert wurden und nicht gemäß 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels verteilt wurden und für die keine alternativen 

SoHO zur Verfügung stehen, insbesondere weil es sich um autologe SoHO handelt, 

die für die Verwendung innerhalb einer Beziehung bestimmt sind oder bei denen 

eine hohe Übereinstimmung mit einem bestimmten SoHO-Empfänger besteht, ist 

nur Artikel 61 anwendbar. Für diese SoHO gilt Artikel 61 ab diesem Datum. 

▌ 
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KAPITEL XIV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 85 

Aufhebungen  

Die Richtlinien 2002/98/EG und 2004/23/EG werden mit Wirkung vom … [drei Jahre nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] aufgehoben. 
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Artikel 86 

Bewertung 

Die Kommission muss bis zum … [fünf Jahre nach dem Tag des Geltungsbeginns dieser 

Verordnung gemäß Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 2] die Anwendung dieser Verordnung 

bewerten, einen Bewertungsbericht über die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele 

dieser Verordnung erstellen und ihre wichtigsten Ergebnisse dem Europäischen Parlament, 

dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der 

Regionen vorlegen. Der Bewertungsbericht umfasst auch eine Beurteilung der Umsetzung 

von Artikel 54. Für den Zweck des Bewertungsberichts verwendet die Kommission 

aggregierte und anonymisierte Daten und Informationen, die von den für SoHO 

zuständigen Behörden eingeholt werden oder aus an die SoHO-Plattform der EU 

übermittelten Daten und Informationen erhoben werden. Die Mitgliedstaaten übermitteln 

der Kommission zusätzliche Informationen, die für die Erstellung des Bewertungsberichts 

erforderlich und angemessen sind, einschließlich Informationen über die Bedingungen für 

die Entschädigung von SoHO-Spendern gemäß Artikel 54. Dem Bewertungsbericht wird 

erforderlichenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung 

beigefügt.  
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Artikel 87 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sofern in Absatz 2 nichts anderes vorgesehen ist, gilt sie ab dem … [drei Jahre nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 47 Absatz 4 und 

von Durchführungsakten gemäß Artikel 41 Absatz 3, Artikel 42 Absatz 7, 

Artikel 43 Absatz 3, Artikel 48 Absatz 7 und Artikel 74 Absatz 4 wird der 

Kommission ab dem … [einen Tag nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] übertragen.  

Artikel 68 und Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b gelten ab dem … [einen Tag nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung].  

Artikel 80, Artikel 81 Absätze 3, 4 und 5 und Artikel 82 Absatz 3 gelten ab dem … 

[vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0354
Verwaltete Sicherheitsdienste
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/881 im Hinblick auf verwaltete Sicherheitsdienste 
(COM(2023)0208 – C9-0137/2023 – 2023/0108(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0208),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0137/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Juli 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0307/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

                                                
1 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 167.
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2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis, die 
im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) veröffentlicht wird; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2023)0108 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung. der Verordnung (EU) 2019/881 im Hinblick auf verwaltete 
Sicherheitsdienste  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 167. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Durch die Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates3 

wird ein Rahmen für die Schaffung europäischer Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung eingeführt, um für Produkte der Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT), IKT-Dienste und IKT-Prozesse in der Union 

ein angemessenes Maß an Cybersicherheit zu gewährleisten und eine 

Fragmentierung des Binnenmarkts für Zertifizierungssysteme in der EU zu 

verhindern. 

(2) Um sicherzustellen, dass die Union Cyberangriffen standhalten kann, und um 

Schwachstellen auf dem Unionsmarkt zu verhindern, soll mit dieser Verordnung 

der horizontale Rechtsrahmen für die Festlegung umfassender 

Cybersicherheitsanforderungen für alle Produkte mit digitalen Elementen gemäß 

der Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates4 

(2022/0272(COD)) ergänzt werden, indem grundlegende Anforderungen für 

verwaltete Cybersicherheitsdienste, für deren Anwendung und für deren 

Vertrauenswürdigkeit festgelegt werden. 

                                                 
3 Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2019 über die ENISA (Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit) und über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- 
und Kommunikationstechnik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 
(Rechtsakt zur Cybersicherheit) (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 15). 

4 Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 
… (ABl. L …, …, ELI: …). 
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(3) Verwaltete Sicherheitsdienste sind Dienste, die von Anbietern verwalteter 

Sicherheitsdienste im Sinne von Artikel 6 Nummer 40 der Richtlinie 

(EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates5 erbracht werden. 

Deshalb sollte die Begriffsbestimmung für verwaltete Sicherheitsdienste in dieser 

Verordnung mit der Begriffsbestimmung für Anbieter verwalteter 

Sicherheitsdienste in der Richtlinie (EU) 2022/2555 im Einklang stehen. Diese 

Dienste bestehen in der Durchführung oder Unterstützung von Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit dem Cybersicherheitsrisikomanagement ihrer Kunden und 

haben bei der Verhütung und Eindämmung von Cybersicherheitsvorfällen an 

Bedeutung gewonnen. Dementsprechend gelten die Anbieter dieser Dienste gemäß 

der Richtlinie (EU) 2022/2555 ▌als wesentliche oder wichtige Einrichtungen, die zu 

einem Sektor mit hoher Kritikalität gehören. Nach Erwägungsgrund 86 der 

genannten Richtlinie spielen die Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste in Bereichen 

wie Reaktion auf Sicherheitsvorfälle, Penetrationstests, Sicherheitsaudits und 

Beratung eine überaus wichtige Rolle, indem sie Einrichtungen bei deren 

Bemühungen um die Verhütung, Erkennung und Bewältigung von 

Sicherheitsvorfällen und bei der anschließenden Wiederherstellung unterstützen. 

Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste sind jedoch auch selbst Ziel von 

Cyberangriffen geworden und stellen aufgrund ihrer engen Einbindung in die 

Betriebstätigkeit ihrer Kunden ein besonderes Risiko dar. Wesentliche und wichtige 

Einrichtungen im Sinne der Richtlinie (EU) 2022/2555 sollten daher bei der Wahl 

eines Anbieters verwalteter Sicherheitsdienste erhöhte Sorgfalt walten lassen. 

                                                 
5 Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames 
Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
(EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie) (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 80). 
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(4) Die Begriffsbestimmung für verwaltete Sicherheitsdienste gemäß dieser 

Verordnung umfasst eine nicht erschöpfende Liste verwalteter Sicherheitsdienste, 

die für Zertifizierungssysteme infrage kommen könnten, darunter etwa die 

Bewältigung von Sicherheitsvorfällen, Penetrationstests, Sicherheitsaudits und 

Beratung im Zusammenhang mit technischer Unterstützung. Verwaltete 

Sicherheitsdienste könnten Cybersicherheitsdienste umfassen, die die 

Abwehrbereitschaft sowie die Prävention, Erkennung, Analyse und Eindämmung 

von, die Reaktion auf und die Wiederherstellung nach Cybersicherheitsvorfällen 

unterstützen. Auch die Bereitstellung von Informationen über Cyberbedrohungen 

und Risikoabschätzungen im Zusammenhang mit technischer Unterstützung 

könnten als verwaltete Sicherheitsdienste eingestuft werden. Für einzelne 

verwaltete Sicherheitsdienste kann es verschiedene europäische Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung geben. Die gemäß diesen Systemen ausgestellten 

europäischen Cybersicherheitszertifikate sollten sich auf bestimmte verwaltete 

Sicherheitsdienste eines bestimmten Anbieters dieser Dienste beziehen. 
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(5) Die Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste können auch eine wichtige Rolle mit 

Blick auf Maßnahmen der Union spielen, mit denen die Reaktion und sofortige 

Wiederherstellung im Falle von schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen und 

Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes unterstützt wird, wobei sie sich auf 

Dienste vertrauenswürdiger privater Anbieter und – auf der Grundlage von EU-

Risikobewertungen – auf die Prüfung kritischer Einrichtungen auf potenzielle 

Schwachstellen stützen. Die Zertifizierung verwalteter Sicherheitsdienste kann bei 

der Auswahl vertrauenswürdiger Anbieter eine Rolle spielen. 

(6) Die Zertifizierung verwalteter Sicherheitsdienste ist nicht nur für das 

Auswahlverfahren zur Bildung der EU-Cybersicherheitsreserve von Bedeutung, 

sondern ist auch ein wesentlicher Qualitätsindikator für private und öffentliche 

Einrichtungen, die solche Dienste nutzen wollen. Angesichts der Kritikalität der 

verwalteten Sicherheitsdienste und der Sensibilität der von ihnen verarbeiteten Daten 

könnte die Zertifizierung den potenziellen Kunden wichtige Orientierungshilfen und 

Sicherheit in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit dieser Dienste bieten. Europäische 

Zertifizierungssysteme für verwaltete Sicherheitsdienste tragen dazu bei, eine 

Fragmentierung des Binnenmarkts zu verhindern. Diese Verordnung zielt daher 

darauf ab, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern. 
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(7) Europäische Zertifizierungssysteme für verwaltete Sicherheitsdienste sollten 

bewirken, dass diese Dienste angenommen werden und der Wettbewerb zwischen 

Anbietern verwalteter Sicherheitsdienste zunimmt. Unbeschadet des Ziels, für ein 

hinreichendes und angemessenes Maß an einschlägigem technischem Wissen und 

beruflicher Integrität dieser Anbieter zu sorgen, sollten Zertifizierungssysteme 

deshalb den Markteintritt und das Anbieten verwalteter Sicherheitsdienste 

erleichtern, indem sie den potenziellen Regelungs-, Verwaltungs- und 

Finanzaufwand, mit dem Anbieter und insbesondere Kleinstunternehmen oder 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) konfrontiert sein könnten, wenn sie 

verwaltete Sicherheitsdienste anbieten, nach Möglichkeit verringern. Außerdem 

sollten die Systeme mit dem Ziel, die Einführung von verwalteten 

Sicherheitsdiensten zu erleichtern und die Nachfrage nach ihnen anzuregen, dazu 

beitragen, dass insbesondere kleinere Akteure wie etwa Kleinstunternehmen und 

KMU sowie lokale und regionale Gebietskörperschaften mit begrenzten 

Kapazitäten und Ressourcen, die jedoch anfälliger für Cyberangriffe mit 

finanziellen, rechtlichen, rufschädigenden und operativen Folgen sind, Zugang zu 

diesen Diensten haben. 
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(8) Es ist wichtig, Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen bei der 

Durchführung dieser Verordnung und bei der Einstellung von Personal mit den 

erforderlichen Kompetenzen und dem erforderlichen Fachwissen im Bereich 

Cybersicherheit zu unterstützen, damit sie im Einklang mit den Anforderungen 

dieser Verordnung verwaltete Sicherheitsdienste anbieten können. Das Programm 

„Digitales Europa“ und andere einschlägige Unionsprogramme sehen vor, dass 

die Kommission finanzielle und technische Unterstützung leistet, die es diesen 

Unternehmen ermöglicht, zum Wachstum der Wirtschaft in Europa und zur 

Stärkung des gemeinsamen europäischen Cybersicherheitsniveaus innerhalb der 

Union beizutragen, indem beispielsweise die finanzielle Unterstützung aus dem 

Programm „Digitales Europa“ und anderen einschlägigen Unionsprogrammen 

auf dieses Ziel ausgerichtet wird und Kleinstunternehmen und KMU unterstützt 

werden. 

(9) Das Zertifizierungssystem der Union für verwaltete Sicherheitsdienste sollte zur 

Verfügbarkeit sicherer und hochwertiger Dienste, die einen sicheren digitalen 

Übergang gewährleisten, und zur Erreichung der im Politikprogramm für die 

digitale Dekade festgelegten Ziele beitragen, und zwar insbesondere im Hinblick 

auf die Ziele, dass 75 % der Unternehmen in der Union mit der Nutzung der 

Cloud, von KI oder Massendaten beginnen, dass mehr als 90 % der 

Kleinstunternehmen und der KMU zumindest eine grundlegende digitale Intensität 

erreichen und dass wesentliche öffentliche Dienstleistungen online angeboten 

werden. 
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(10) Neben der Einführung von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen bieten 

verwaltete Sicherheitsdienste häufig noch zusätzliche Dienstleistungen an, die sich 

auf die Kompetenzen, Fachkenntnis und Erfahrung ihres Personals stützen. Ein sehr 

hohes Niveau solcher Kompetenzen, Fachkenntnis und Erfahrung sowie geeignete 

interne Verfahren sollten Teil der Sicherheitsziele sein, um eine sehr hohe Qualität 

der verwalteten Sicherheitsdienste zu gewährleisten. Damit alle Aspekte verwalteter 

Sicherheitsdienste von speziellen Zertifizierungssystemen erfasst werden können, ist 

es daher erforderlich, die Verordnung (EU) 2019/881 zu ändern. Den Ergebnissen 

und Empfehlungen der in der Verordnung (EU) 2019/881 vorgesehenen 

Bewertung und Überarbeitung sollte Rechnung getragen werden. 

(11) Damit das Wachstum eines verlässlichen Unionsmarkts gefördert werden kann 

und man zudem Partnerschaften mit gleichgesinnten Drittstaaten eingehen kann, 

sollte das Zertifizierungsverfahren, das mit dem durch diese Verordnung 

geschaffenen Rahmen eingerichtet wird, gestrafft sein, damit seine internationale 

Anerkennung und die Abstimmung auf internationale Normen erleichtert werden. 
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(12) Wie die Kommission in ihrer Mitteilung vom 18. April 2023 über die Akademie für 

Cybersicherheitskompetenzen festgestellt hat, ist die Union mit einem 

Fachkräftemangel konfrontiert, der durch einen Mangel an qualifizierten 

Arbeitskräften und eine sich schnell entwickelnde Bedrohungslage gekennzeichnet 

ist. Bildungsressourcen und die Formen formaler Ausbildungen variieren und 

Wissen kann auf unterschiedliche Weise erworben werden, und zwar entweder 

formal, etwa an Hochschulen oder mit Kursen, oder nicht-formal, beispielsweise 

durch das Lernen am Arbeitsplatz oder eine lange Berufserfahrung in dem 

einschlägigen Bereich. Deshalb muss die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten, der Kommission, der ENISA und Interessenträgern unter 

anderem aus der Privatwirtschaft und der Wissenschaft im Wege des Aufbaus 

öffentlich-privater Partnerschaften, der Unterstützung von Forschungs- und 

Innovationsinitiativen, der Ausarbeitung und gegenseitigen Anerkennung von 

gemeinsamen Normen und der Zertifizierung von Cybersicherheitskompetenzen 

etwa mittels des europäischen Rahmens für Cybersicherheitskompetenzen 

intensiviert werden, sodass hochwertige grundlegende verwaltete 

Sicherheitsdienste einfacher eingerichtet werden können und ein besserer 

Überblick über die Zusammensetzung des Arbeitskräfteangebots der Union im 

Bereich Cybersicherheit erlangt wird. Diese Zusammenarbeit würde außerdem die 

Mobilität von Fachkräften im Bereich Cybersicherheit innerhalb der Union sowie 

die Aufnahme von Kenntnissen und Schulungen in diesem Bereich in 

Bildungsprogramme fördern und den Zugang junger Menschen, darunter auch 

Menschen, die in benachteiligten Regionen wie Inseln, dünn besiedelten, 

ländlichen und entlegenen Gegenden leben, zu Ausbildungen und Praktika 

sicherstellen. Diese Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet sein, mehr Frauen 

und Mädchen für diesen Bereich zu gewinnen, und einen Beitrag zur Beseitigung 

des Geschlechtergefälles in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik leisten, und die Privatwirtschaft muss sich darum bemühen, eine 

Ausbildung am Arbeitsplatz anzubieten, die sich auf die am stärksten gefragten 

Kompetenzen konzentriert und in die sowohl die öffentliche Verwaltung als auch 

Start-ups, Kleinstunternehmen und KMU einbezogen werden. Zudem müssen die 

Anbieter und die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und zur Erhebung von Daten 

zur Lage und zur Entwicklung des Cybersicherheits-Arbeitsmarkts beitragen. 
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(13) Die ENISA spielt eine wichtige Rolle, wenn es gilt, mögliche europäische 

Zertifizierungssysteme auszuarbeiten. Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des 

Gesamthaushaltsplans der Union sollte die Kommission gemäß dem in Artikel 29 

der Verordnung (EU) 2019/881 festgelegten Verfahren die erforderlichen 

Haushaltsmittel für den Stellenplan der ENISA abschätzen. 

(14) In der vorliegenden Verordnung sind gezielte Änderungen der Verordnung (EU) 

2019/881 vorgesehen, damit die Möglichkeit geschaffen wird, Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung für Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste 

einzurichten. Diesbezüglich werden in der vorliegenden Verordnung außerdem 

bestimmte Vorschriften ausgeführt und erläutert, die sich mit der Ausarbeitung 

und Funktionsweise sämtlicher europäischer Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung befassen, damit für ihre Transparenz und Offenheit 

gesorgt ist. Die letztgenannten Änderungen, die sich auf die Ausführung oder 

Erläuterungen der Verordnung (EU) 2019/881 beschränken – insbesondere die 

Änderungen der Artikel 49 und 49a –, sollten keinesfalls die gemäß Artikel 67 der 

genannten Verordnung erforderliche generelle Bewertung und Überarbeitung der 

genannten Verordnung vorwegnehmen, insbesondere die Bewertung der 

Auswirkungen, der Wirksamkeit und der Effizienz des Titels der genannten 

Verordnung in Bezug auf Systeme für die Cybersicherheitszertifizierung. Diese 

Bewertung und Überarbeitung des Titels in Bezug auf Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung sollte auf einer umfassenden Konsultation der 

Interessenträger und einer ausführlichen und sorgfältigen Analyse der 

betreffenden Verfahren beruhen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/88;Nr:2019;Year:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/88;Nr:2019;Year:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/88;Nr:2019;Year:88&comp=


 

 1215

(15) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung der Möglichkeit, 

europäische Systeme für die Cybersicherheitszertifizierung für verwaltete 

Sicherheitsdienste einzurichten, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(16) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates6 angehört 

und hat am 10. Januar 2024 eine Stellungnahme7 abgegeben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
6 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23.Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

7 ABl. C …/…. 
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Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EU) 2019/881 

Die Verordnung (EU) 2019/881 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) ein Rahmen für die Festlegung europäischer Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung, mit dem Ziel, für IKT-Produkte, -Dienste und 

-Prozesse und verwaltete Sicherheitsdienste in der Union ein angemessenes 

Maß an Cybersicherheit zu gewährleisten, und mit dem Ziel, eine 

Fragmentierung des Binnenmarkts für Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung in der Union zu verhindern.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 9, 10 und 11 erhalten folgende Fassung: 

„9. ,europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung‘ bezeichnet 

ein umfassendes Paket von Vorschriften, technischen Anforderungen, 

Normen und Verfahren, die auf Unionsebene festgelegt werden und für 

die Zertifizierung oder Konformitätsbewertung von bestimmten IKT-

Produkten, -Diensten und -Prozessen und verwalteten Sicherheitsdiensten 

gelten; 
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10. ,nationales System für die Cybersicherheitszertifizierung‘ bezeichnet ein 

umfassendes, von einer nationalen Behörde ausgearbeitetes und 

erlassenes Paket von Vorschriften, technischen Anforderungen, Normen 

und Verfahren, die für die Zertifizierung oder Konformitätsbewertung 

von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen und verwalteten 

Sicherheitsdiensten gelten, die von diesem System erfasst werden; 

11. ,europäisches Cybersicherheitszertifikat‘ bezeichnet ein von einer 

maßgeblichen Stelle ausgestelltes Dokument, in dem bescheinigt wird, 

dass ein bestimmtes IKT-Produkt, ein bestimmter IKT-Dienst, ein 

bestimmter IKT-Prozess oder ein bestimmter verwalteter 

Sicherheitsdienst im Hinblick auf die Erfüllung besonderer 

Sicherheitsanforderungen, die in einem europäischen System für die 

Cybersicherheitszertifizierung festgelegt sind, bewertet wurde;“ 

b) Folgende Nummer 14a wird eingefügt: 

„14a. ,verwalteter Sicherheitsdienst‘ bezeichnet einen für einen Dritten 

erbrachten Dienst, der in der Durchführung oder Unterstützung von 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Cybersicherheitsrisikomanagement besteht und unter anderem die 

Bewältigung von Sicherheitsvorfällen, Penetrationstests, 

Sicherheitsaudits und Beratung – auch von Sachverständigen – zur 

technischen Unterstützung umfasst;“ 
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c) Die Nummern 20, 21 und 22 erhalten folgende Fassung: 

„20. ,technische Spezifikationen‘ bezeichnet ein Dokument, das die 

technischen Anforderungen, denen ein IKT-Produkt, -Dienst oder 

-Prozess oder ein verwalteter Sicherheitsdienst genügen muss, oder ein 

diesbezügliches Konformitätsbewertungsverfahren vorschreibt; 

21. ,Vertrauenswürdigkeitsstufe‘ bezeichnet die Grundlage für das Vertrauen 

darin, dass ein IKT-Produkt, -Dienst oder -Prozess oder ein verwalteter 

Sicherheitsdienst den Sicherheitsanforderungen eines spezifischen 

europäischen Systems für die Cybersicherheitszertifizierung genügt, und 

gibt an, auf welchem Niveau das IKT-Produkt, der IKT-Dienst, der IKT-

Prozess oder der verwaltete Sicherheitsdienst bei der Bewertung 

eingestuft wurde, ist jedoch als solche kein Maß für die Sicherheit des 

jeweiligen IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses oder verwalteten 

Sicherheitsdienstes; 
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22. ,Selbstbewertung der Konformität‘ bezeichnet eine Maßnahme eines 

Herstellers oder Anbieters von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen 

oder verwalteten Sicherheitsdiensten zur Bewertung, ob diese IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse oder verwalteten Sicherheitsdienste die 

Anforderungen, die in einem bestimmten europäischen System für die 

Cybersicherheitszertifizierung festgelegt sind, erfüllen.“ 

3. Artikel 4 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die ENISA fördert die Nutzung der europäischen 

Cybersicherheitszertifizierung, um der Fragmentierung des Binnenmarkts 

vorzubeugen. Die ENISA trägt zum Aufbau und zur Pflege eines europäischen 

Zertifizierungsrahmens für die Cybersicherheit im Sinne des Titels III dieser 

Verordnung bei, um die Transparenz der Cybersicherheit von IKT-Produkten, 

-Diensten und -Prozessen und verwalteten Sicherheitsdiensten zu erhöhen und 

damit das Vertrauen in den digitalen Binnenmarkt sowie dessen 

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“ 
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4. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die ENISA unterstützt und fördert die Entwicklung und Umsetzung der 

Unionspolitik auf dem Gebiet der Cybersicherheitszertifizierung von 

IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen und verwalteten 

Sicherheitsdiensten, wie in Titel III dieser Verordnung festgelegt, indem 

sie 

a) die Entwicklungen in damit zusammenhängenden 

Normungsbereichen fortlaufend überwacht und in Fällen, in denen 

keine Normen zur Verfügung stehen, geeignete technische 

Spezifikationen für die Entwicklung europäischer Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung nach Artikel 54 Absatz 1 

Buchstabe c empfiehlt, 
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b) mögliche europäische Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung (im Folgenden „mögliche Systeme“) 

von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen und verwalteten 

Sicherheitsdiensten nach Artikel 49 ausarbeitet, 

c) angenommene europäische Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung nach Artikel 49 Absatz 8 bewertet, 

d) sich an gegenseitigen Begutachtungen nach Artikel 59 Absatz 4 

beteiligt, 

e) die Kommission bei der Wahrnehmung der Sekretariatsgeschäfte 

der nach Artikel 62 Absatz 5 eingesetzten Europäischen Gruppe für 

die Cybersicherheitszertifizierung unterstützt.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die ENISA stellt in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung und der Branche auf formelle, strukturierte 

und transparente Art und Weise Leitlinien zu den Anforderungen an die 

Cybersicherheit von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen und 

verwalteten Sicherheitsdiensten zusammen, veröffentlicht diese und 

entwickelt bewährte Verfahren hierzu.“ 
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c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die ENISA erleichtert die Ausarbeitung und Übernahme europäischer 

und internationaler Normen für das Risikomanagement und für die 

Sicherheit von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen und verwalteten 

Sicherheitsdiensten.“ 

5. Artikel 46 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Der europäische Zertifizierungsrahmen für die Cybersicherheit wird 

geschaffen, um die Voraussetzungen für einen funktionierenden Binnenmarkt 

zu verbessern, indem die Cybersicherheit in der Union erhöht wird und indem 

im Hinblick auf die Schaffung eines digitalen Binnenmarkts für IKT-Produkte, 

-Dienste und -Prozesse und verwaltete Sicherheitsdienste ein harmonisierter 

Ansatz auf Unionsebene für europäische Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung ermöglicht wird. 
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(2) Im europäischen Zertifizierungsrahmen für die Cybersicherheit ist ein 

Mechanismus festgelegt, mit dem europäische Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung geschaffen werden. Damit wird bescheinigt, 

dass die nach einem solchen System bewerteten IKT-Produkte, -Dienste und 

-Prozesse den festgelegten Sicherheitsanforderungen genügen, um die 

Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität oder Vertraulichkeit von gespeicherten, 

übermittelten oder verarbeiteten Daten oder der Funktionen oder Dienste, die 

von diesen Produkten, Diensten und Prozessen angeboten oder über diese 

zugänglich gemacht werden, während deren gesamten Lebenszyklus zu 

schützen. Außerdem wird damit bescheinigt, dass verwaltete 

Sicherheitsdienste, die nach solchen Systemen bewertet wurden, den 

festgelegten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Verfügbarkeit, 

Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit von Daten entsprechen, auf die im 

Zusammenhang mit der Erbringung dieser Dienste zugegriffen wird bzw. die in 

diesem Zusammenhang verarbeitet, gespeichert oder übermittelt werden, und 

dass diese Dienste kontinuierlich mit der erforderlichen Kompetenz, 

Sachkenntnis und Erfahrung von Personal mit einem hinreichenden und 

angemessenen Maß an einschlägigen Fachkenntnissen und beruflicher 

Integrität erbracht werden.“ 
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6. Artikel 47 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Das fortlaufende Arbeitsprogramm der Union umfasst insbesondere eine Liste 

der IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse oder bestimmter Kategorien davon 

und der verwalteten Sicherheitsdienste, die von der Aufnahme in ein 

europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung profitieren könnten. 

(3) Die Aufnahme bestimmter IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, bestimmter 

Kategorien davon oder verwalteter Sicherheitsdienste in das fortlaufende 

Arbeitsprogramm der EU muss aus einem oder mehreren der folgenden Gründe 

gerechtfertigt sein: 

a) Verfügbarkeit und Entwicklung nationaler Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung für bestimmte Kategorien von IKT-

Produkten, -Diensten oder -Prozessen oder für verwaltete 

Sicherheitsdienste, insbesondere im Hinblick auf das Risiko der 

Fragmentierung; 

b) einschlägige Politik oder einschlägiges Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten; 
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c) Nachfrage auf dem Markt; 

ca) technologische Entwicklungen sowie Verfügbarkeit und Entwicklung 

internationaler Systeme für die Cybersicherheitszertifizierung und 

internationaler und allgemeiner Normen; 

d) Entwicklungen in der Cyberbedrohungslandschaft; 

e) Beauftragung mit der Ausarbeitung eines bestimmten möglichen Systems 

durch die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung.“ 

7. Artikel 49 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Absätze 1, 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Auf Auftrag der Kommission gemäß Artikel 48 arbeitet die ENISA ein 

mögliches System aus, das den in den Artikeln 51, 51a, 52 und 54 

festgelegten Anforderungen genügt. 

(2) Auf Auftrag der Europäischen Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung gemäß Artikel 48 Absatz 2 kann die 

ENISA ein mögliches System ausarbeiten, das den in den Artikeln 51, 

51a, 52 und 54 festgelegten Anforderungen genügt. Lehnt die ENISA 

einen solchen Auftrag ab, so muss sie dies begründen. Jede 

Entscheidung, einen solchen Auftrag abzulehnen, wird vom 

Verwaltungsrat getroffen. 

(3) Bei der Ausarbeitung eines möglichen Systems konsultiert die ENISA 

zeitnah alle infrage kommenden Interessenträger im Wege eines 

förmlichen, offenen, transparenten und inklusiven 

Konsultationsprozesses. Wenn die ENISA der Kommission das 

mögliche System gemäß Artikel 49 Absatz 6 vorlegt, stellt sie 

Informationen darüber bereit, inwiefern sie dieser Verpflichtung 

nachgekommen ist. 
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(4) Für jedes mögliche System setzt die ENISA eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

nach Artikel 20 Absatz 4 ein, damit sie der ENISA spezifische Beratung 

und Sachkenntnis bereitstellt. Den zu diesem Zweck eingesetzten Ad-

hoc-Arbeitsgruppen gehören gegebenenfalls und unbeschadet der 

Verfahren und des Ermessensspielraums gemäß Artikel 20 Absatz 4 

Sachverständige der öffentlichen Verwaltungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union und der Privatwirtschaft an.“ 

b) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Auf der Grundlage des von der ENISA ausgearbeiteten möglichen Systems 

kann die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen für IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwaltete Sicherheitsdienste, die die 

Anforderungen der Artikel 51, 51a, 52 und 54 erfüllen, ein europäisches 

System für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegt wird. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 66 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.“ 
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8. Folgender Artikel 49a wird eingefügt: 

„Artikel 49a 

Informationen und Konsultationen über die europäischen Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Die Kommission veröffentlicht Informationen darüber, dass sie die ENISA 

damit beauftragt hat, ein mögliches System auszuarbeiten oder ein 

bestehendes europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung nach 

Artikel 48 zu überarbeiten. 

(2) Während der Ausarbeitung eines möglichen Systems durch die ENISA 

gemäß Artikel 49 können das Europäische Parlament und der Rat die 

Kommission in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der Europäischen Gruppe 

für die Cybersicherheitszertifizierung (ECCG) und die ENISA ersuchen, 

vierteljährlich einschlägige Informationen über den Entwurf eines 

möglichen Systems vorzulegen. Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments 

oder des Rates kann die ENISA im Einvernehmen mit der Kommission und 

unbeschadet des Artikels 27 dem Europäischen Parlament und dem Rat 

relevante Teile des Entwurfs eines möglichen Systems in einer dem 

erforderlichen Vertraulichkeitsniveau angemessenen Weise und 

gegebenenfalls in eingeschränkter Form zur Verfügung stellen. 
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(3) Um den Dialog zwischen den Unionsorganen zu fördern und zu einem 

formellen, offenen, transparenten und inklusiven Konsultationsprozess 

beizutragen, können das Europäische Parlament und der Rat die 

Kommission und die ENISA ersuchen, Angelegenheiten zu erörtern, die das 

Funktionieren der europäischen Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen 

oder verwalteten Sicherheitsdiensten betreffen. 

(4) Bei der Bewertung dieser Verordnung gemäß Artikel 67 berücksichtigt die 

Kommission gegebenenfalls Elemente, die sich aus den Standpunkten des 

Europäischen Parlaments und des Rates zu den in Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels genannten Angelegenheiten ergeben.“; 
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9. Artikel 51 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Sicherheitsziele der europäischen Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung für IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse“ 

b) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„Es wird ein europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung für 

IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse konzipiert, um – soweit zutreffend – 

mindestens die folgenden Sicherheitsziele zu verwirklichen:“ 

10. Folgender Artikel 51a wird eingefügt: 

„Artikel 51a 

Sicherheitsziele der europäischen Systeme für die Cybersicherheitszertifizierung für 

verwaltete Sicherheitsdienste 

Es wird ein europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung für verwaltete 

Sicherheitsdienste konzipiert, um – soweit zutreffend – mindestens die folgenden 

Sicherheitsziele zu verwirklichen: 
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a) Die verwalteten Sicherheitsdienste werden mit der erforderlichen Kompetenz, 

Sachkenntnis und Erfahrung erbracht, wozu auch gehört, dass das mit der 

Erbringung dieser Dienste betraute Personal über ein ausreichendes und 

angemessenes Maß an Fachkenntnissen und Kompetenzen in dem betreffenden 

Bereich, ausreichende und angemessene Erfahrung und ein Höchstmaß an 

beruflicher Integrität verfügt.  

b) Der Anbieter verfügt über geeignete interne Verfahren, um sicherzustellen, 

dass die verwalteten Sicherheitsdienste jederzeit in ausreichender und 

angemessener Qualität erbracht werden. 

c) Daten, auf die bei der Erbringung verwalteter Sicherheitsdienste zugegriffen 

wird bzw. dabei gespeicherte, übermittelte oder anderweitig verarbeitete Daten 

werden vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Zugriff und vor 

unbeabsichtigter oder unbefugter Speicherung, Preisgabe, Vernichtung und 

sonstiger Verarbeitung sowie vor Verlust, Änderung oder Nichtverfügbarkeit 

geschützt. 

d) Bei einem physischen oder technischen Sicherheitsvorfall werden die Daten, 

Dienste und Funktionen zeitnah wieder verfügbar gemacht und der Zugang zu 

ihnen zeitnah wieder hergestellt. 
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e) Befugte Personen, Programme oder Maschinen haben nur Zugriff auf die 

Daten, Dienste oder Funktionen, zu denen sie zugangsberechtigt sind. 

f) Es wird protokolliert und kann abgerufen werden, auf welche Daten, Dienste 

oder Funktionen zu welchem Zeitpunkt von wem zugegriffen wurde und 

welche Daten, Funktionen oder Dienste zu welchem Zeitpunkt von wem 

genutzt oder anderweitig verarbeitet wurden. 

g) Die IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, die zur Erbringung der verwalteten 

Sicherheitsdienste eingesetzt werden, sind durch Voreinstellungen und 

Technikgestaltung sicher, und enthalten gegebenenfalls die neuesten 

Sicherheitsaktualisierungen und weisen keine öffentlich bekannten 

Sicherheitslücken auf;“; 

11. Artikel 52 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung kann für 

IKT-Produkte, ‑Dienste und ‑Prozesse und verwaltete Sicherheitsdienste 

eine oder mehrere der Vertrauenswürdigkeitsstufen „niedrig“, „mittel“ 

oder „hoch“ angeben. Die Vertrauenswürdigkeitsstufe muss in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem mit der beabsichtigten Verwendung 

eines IKT-Produkts, ‑Dienstes, ‑Prozesses oder verwalteten 

Sicherheitsdienstes verbundenen Risiko im Hinblick auf die 

Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen eines Sicherheitsvorfalls 

stehen.“ 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die den einzelnen Vertrauenswürdigkeitsstufen entsprechenden 

Sicherheitsanforderungen, einschließlich der entsprechenden 

Sicherheitsfunktionen und der entsprechenden Strenge und Gründlichkeit 

der Bewertung, die das IKT-Produkt, der IKT-Dienst, der IKT-Prozess 

oder der verwaltete Sicherheitsdienst durchlaufen muss, werden in dem 

jeweiligen europäischen System für die Cybersicherheitszertifizierung 

festgelegt.“ 

c) Absätze 5, 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(5) Ein europäisches Cybersicherheitszertifikat oder eine EU-

Konformitätserklärung für die Vertrauenswürdigkeitsstufe „niedrig“ 

bietet die Gewissheit, dass die IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse und 

verwalteten Sicherheitsdienste, für welche dieses Zertifikat oder diese 

EU-Konformitätserklärung ausgestellt wird, die entsprechenden 

Sicherheitsanforderungen einschließlich der Sicherheitsfunktionen 

erfüllen und einer Bewertung unterzogen wurden, die darauf ausgerichtet 

ist, die bekannten Grundrisiken für Sicherheitsvorfälle und Cyberangriffe 

möglichst gering zu halten. Die durchzuführende Bewertung beinhaltet 

mindestens eine Überprüfung der technischen Dokumentation. Ist eine 

solche Überprüfung nicht geeignet, werden alternative Prüfungen mit 

gleicher Wirkung durchgeführt. 
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(6) Ein europäisches Cybersicherheitszertifikat für die 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „mittel“ bietet die Gewissheit, dass die IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwalteten Sicherheitsdienste, für 

welche dieses Zertifikat ausgestellt wird, die entsprechenden 

Sicherheitsanforderungen einschließlich der Sicherheitsfunktionen 

erfüllen und einer Bewertung unterzogen wurden, die darauf ausgerichtet 

ist, bekannte Cybersicherheitsrisiken und das Risiko von 

Cybersicherheitsvorfällen und Cyberangriffen seitens Akteuren mit 

begrenzten Fähigkeiten und Ressourcen möglichst gering zu halten. Die 

durchzuführende Bewertung beinhaltet mindestens Folgendes: eine 

Überprüfung, die zeigt, dass keine allgemein bekannten 

Sicherheitslücken vorliegen, und eine Prüfung, die zeigt, dass die IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwalteten Sicherheitsdienste die 

erforderlichen Sicherheitsfunktionen korrekt durchführen. Falls diese 

Bewertungstätigkeiten nicht geeignet sind, werden alternative Prüfungen 

mit gleicher Wirkung durchgeführt. 
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(7) Ein europäisches Cybersicherheitszertifikat für die 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „hoch“ bietet die Gewissheit, dass die IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwalteten Sicherheitsdienste, für 

welche dieses Zertifikat ausgestellt wird, die entsprechenden 

Sicherheitsanforderungen einschließlich der Sicherheitsfunktionen 

erfüllen und einer Bewertung unterzogen wurden, die darauf ausgerichtet 

ist, das Risiko von dem neuesten Stand der Technik entsprechenden 

Cyberangriffen durch Akteure mit umfangreichen Fähigkeiten und 

Ressourcen möglichst gering zu halten. Die durchzuführende Bewertung 

beinhaltet mindestens Folgendes: eine Überprüfung, die zeigt, dass keine 

allgemein bekannten Sicherheitslücken vorliegen; eine Prüfung, die zeigt, 

dass die IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse oder verwalteten 

Sicherheitsdienste die erforderlichen Sicherheitsfunktionen entsprechend 

dem neuesten Stand der Technik ordnungsgemäß durchführen; und eine 

Beurteilung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen kompetente Angreifer 

mittels Penetrationstests. Falls diese Bewertungstätigkeiten nicht 

geeignet sind, werden alternative Prüfungen mit gleicher Wirkung 

durchgeführt.“ 
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12. Artikel 53 Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Ein europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung kann die 

Durchführung einer Selbstbewertung der Konformität unter der alleinigen 

Verantwortung des Herstellers oder Anbieters von IKT-Produkten, -Diensten 

und -Prozessen oder verwalteten Sicherheitsdiensten zulassen. Die 

Selbstbewertung der Konformität ist nur für IKT-Produkte, -Dienste und -

Prozesse und verwaltete Sicherheitsdienste mit niedrigem Risiko erlaubt, die 

der Vertrauenswürdigkeitsstufe „niedrig“ entsprechen. 

(2) Der Hersteller oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen 

oder verwalteten Sicherheitsdiensten kann eine EU-Konformitätserklärung 

ausstellen, die bestätigt, dass die Erfüllung der im System festgelegten 

Anforderungen nachgewiesen wurde. Durch die Ausstellung einer solchen 

Erklärung übernimmt der Hersteller oder Anbieter der IKT-Produkte, -Dienste 

und -Prozesse oder verwalteten Sicherheitsdienste die Verantwortung dafür, 

dass das IKT-Produkt, der IKT-Dienst, der IKT-Prozess oder der verwaltete 

Sicherheitsdienst den in diesem System festgelegten Anforderungen entspricht. 

www.parlament.gv.at



 

 1237

(3) Der Hersteller oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen 

oder verwalteten Sicherheitsdiensten hält die EU-Konformitätserklärung, die 

technische Dokumentation und alle weiteren einschlägigen Informationen in 

Bezug auf die Konformität der IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse oder 

verwalteten Sicherheitsdienste mit dem System während des Zeitraums, der in 

dem entsprechenden europäischen System für die 

Cybersicherheitszertifizierung festgelegt ist, für die in Artikel 58 genannte 

nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung bereit. Eine Kopie der 

EU-Konformitätserklärung ist der nationalen Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung und der ENISA vorzulegen.“ 

13. Artikel 54 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) den Gegenstand und Umfang des Zertifizierungssystems, einschließlich 

der Art oder Kategorie der erfassten IKT-Produkte, -Dienste und -

Prozesse und verwalteten Sicherheitsdienste;“ 
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aa) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) besondere Bewertungskriterien und -methoden — wie auch 

Bewertungsarten — für den Nachweis, dass die in den Artikeln 51 und 

51a festgelegten anwendbaren Sicherheitsziele eingehalten werden;“; 

b) Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) Vorschriften für die Überwachung der Einhaltung der mit dem 

europäischen Cybersicherheitszertifikat oder der EU-

Konformitätserklärung verbundenen Anforderungen an IKT-Produkte, -

Dienste und -Prozesse und verwaltete Sicherheitsdienste, einschließlich 

der Mechanismen für den Nachweis der beständigen Einhaltung der 

festgelegten Cybersicherheitsanforderungen;“ 

c) Buchstabe l erhält folgende Fassung: 

„l) Vorschriften, wie mit IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen und 

verwalteten Sicherheitsdiensten zu verfahren ist, die zertifiziert wurden 

oder für die eine EU-Konformitätserklärung ausgestellt wurde, die aber 

den Anforderungen des Systems nicht genügen;“ 
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d) Buchstabe o erhält folgende Fassung: 

„o) Angabe nationaler oder internationaler Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung für dieselbe Art oder Kategorie von IKT-

Produkten, -Diensten und -Prozessen und verwalteten 

Sicherheitsdiensten, Sicherheitsanforderungen, Evaluierungskriterien und 

-methoden und Vertrauenswürdigkeitsstufen;“ 

e) Buchstabe q erhält folgende Fassung: 

„q) die Dauer der Verfügbarkeit der EU-Konformitätserklärung, der 

technischen Dokumentation und aller weiteren bereitzuhaltenden 

Informationen des Herstellers oder Anbieters von IKT-Produkten, -

Diensten und -Prozessen oder verwalteten Sicherheitsdiensten ▌“; 

14. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwaltete 

Sicherheitsdienste, die auf der Grundlage eines nach Artikel 49 

angenommenen europäischen Systems für die 

Cybersicherheitszertifizierung zertifiziert wurden, gilt die Vermutung der 

Einhaltung der Anforderungen dieses Systems.“; 
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission bewertet regelmäßig die Effizienz und Nutzung der 

angenommenen europäischen Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung sowie die Frage, ob ein bestimmtes 

europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung durch das 

einschlägige Unionsrecht verbindlich vorgeschrieben werden soll, um ein 

angemessenes Maß an Cybersicherheit von IKT-Produkten, -Diensten 

und -Prozessen und verwalteten Sicherheitsdiensten in der Union 

sicherzustellen und das Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern. 

Die erste Bewertung findet bis zum 31. Dezember 2023 statt und danach 

nachfolgende Bewertungen finden mindestens alle zwei Jahre statt. Die 

Kommission stellt auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertungen 

fest, welche IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwalteten 

Sicherheitsdienste, die unter ein bestehendes Zertifizierungssystem 

fallen, unter ein verpflichtendes Zertifizierungssystem fallen müssen.“ 
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ii) Unterabsatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Sie berücksichtigt die Auswirkungen der Maßnahmen auf die 

Hersteller oder Anbieter solcher IKT-Produkte, -Dienste und 

-Prozesse oder verwalteten Sicherheitsdienste und auf die 

Nutzer hinsichtlich der Kosten dieser Maßnahmen und des 

gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Nutzens, der sich aus 

dem erwarteten höheren Maß an Sicherheit für die 

betreffenden IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse oder 

verwalteten Sicherheitsdienste ergibt;“; 

bb) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) sie berücksichtigt die Umsetzungsfristen sowie die 

Übergangsmaßnahmen oder -zeiträume, insbesondere im 

Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der Maßnahme 

auf die Anbieter oder Hersteller von IKT-Produkten, -

Diensten und -Prozessen oder verwalteten 

Sicherheitsdiensten, einschließlich der besonderen 

Interessen und Bedürfnisse von Kleinstunternehmen und 

KMU;“. 
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c) Absätze 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

„(7) Die natürliche oder juristische Person, die ihre IKT-Produkte, -Dienste 

und -Prozesse oder verwalteten Sicherheitsdienste zur Zertifizierung 

einreicht, hat der in Artikel 58 genannten nationalen Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung – sofern diese Behörde die Stelle ist, die 

das europäische Cybersicherheitszertifikat erteilt – oder der in Artikel 60 

genannten Konformitätsbewertungsstelle alle für das 

Zertifizierungsverfahren notwendigen Informationen vorzulegen. 

(8) Der Inhaber eines europäischen Cybersicherheitszertifikats informiert die 

in Absatz 7 genannte Behörde oder Stelle über etwaige später 

festgestellte Sicherheitslücken oder Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der 

Sicherheit des zertifizierten IKT-Produkts, -Dienstes, -Prozesses oder 

verwalteten Sicherheitsdienstes, die sich auf die mit der Zertifizierung 

verbundenen Anforderungen auswirken könnten. Die Behörde oder Stelle 

leitet diese Informationen unverzüglich an die betreffende nationale 

Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung weiter.“; 
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15. Artikel 57 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Unbeschadet des Absatzes 3 dieses Artikels werden nationale Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung und die zugehörigen Verfahren für die IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwalteten Sicherheitsdienste, die unter 

ein europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung fallen, ab dem 

Zeitpunkt unwirksam, der in dem nach Artikel 49 Absatz 7 erlassenen 

Durchführungsrechtsakt festgelegt ist. Nationale Systeme für die 

Cybersicherheitszertifizierung und die zugehörigen Verfahren für die IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwalteten Sicherheitsdienste, die nicht 

unter ein europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung fallen, 

bleiben bestehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten führen für die Cybersicherheitszertifizierung von IKT-

Produkten, -Diensten und -Prozessen und verwalteten Sicherheitsdiensten, die 

unter ein geltendes europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung 

fallen, keine neuen nationalen Systeme ein.“ 
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16. Artikel 58 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften im Rahmen der 

europäischen Systeme für die Cybersicherheitszertifizierung gemäß 

Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe j im Hinblick auf die Überwachung 

der Übereinstimmung der IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse 

und verwalteten Sicherheitsdienste mit den Anforderungen der in 

ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet ausgestellten europäischen 

Cybersicherheitszertifikate in Zusammenarbeit mit anderen 

zuständigen Marktüberwachungsbehörden; 

b) Überwachung und Durchsetzung der Verpflichtungen der in ihrem 

jeweiligen Hoheitsgebiet niedergelassenen Hersteller oder Anbieter 

von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen und verwalteten 

Sicherheitsdiensten, die eine Selbstbewertung der Konformität 

durchführen, insbesondere Überwachung und Durchsetzung der 

Verpflichtungen dieser Hersteller oder Anbieter nach Artikel 53 

Absätze 2 und 3 und nach dem entsprechenden europäischen 

System für die Cybersicherheitszertifizierung;“ 
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ii) Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h) Zusammenarbeit mit anderen nationalen Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung und anderen öffentlichen Stellen; 

dies beinhaltet auch den Informationsaustausch über die etwaige 

Nichtkonformität von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen 

und verwalteten Sicherheitsdiensten mit den Anforderungen dieser 

Verordnung oder mit den Anforderungen bestimmter europäischer 

Systeme für die Cybersicherheitszertifizierung; und“; 

b) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung arbeiten 

untereinander und mit der Kommission zusammen, indem sie 

insbesondere Informationen, Erfahrungen und bewährte Verfahren im 

Zusammenhang mit der Cybersicherheitszertifizierung und technischen 

Fragen in Bezug auf die Cybersicherheit von IKT-Produkten, -Diensten 

und -Prozessen und verwalteten Sicherheitsdiensten austauschen.“; 
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17. Artikel 59 Absatz 3 Buchstaben b und c erhalten folgende Fassung: 

„b) die Verfahren für die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften für die 

Überwachung der Übereinstimmung von IKT-Produkten, -Diensten und -

Prozessen und verwalteten Sicherheitsdiensten mit den europäischen 

Cybersicherheitszertifikaten nach Artikel 58 Absatz 7 Buchstabe a; 

c) die Verfahren für die Überwachung und Durchsetzung der Verpflichtungen der 

Hersteller oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen oder 

verwalteten Sicherheitsdiensten nach Artikel 58 Absatz 7 Buchstabe b;“ 

▌18. Artikel 67 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

(2) Die Bewertung erstreckt sich auch auf die Wirkung, Wirksamkeit und Effizienz 

der Bestimmungen des Titels III dieser Verordnung, einschließlich der 

Verfahren, die zur Annahme von Systemen für die 

Cybersicherheitszertifizierung und ihrer faktengesicherten Grundlagen 

führen, im Hinblick auf die Ziele, für IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse 

und verwaltete Sicherheitsdienste in der Union ein angemessenes Maß an 

Cybersicherheit und einen besser funktionierenden Binnenmarkt zu 

gewährleisten. 

(3) Bei der Bewertung wird beurteilt, ob für den Zugang zum Binnenmarkt 

wesentliche Anforderungen an die Cybersicherheit erforderlich sind, damit 

keine IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse und verwalteten 

Sicherheitsdienste auf den Unionsmarkt gelangen, die den grundlegenden 

Anforderungen an die Cybersicherheit nicht entsprechen.“ 

19. Der Anhang erhält die Fassung des Textes im Anhang dieser Verordnung. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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ANHANG 

ANFORDERUNGEN AN KONFORMITÄTSBEWERTUNGSSTELLEN 

Konformitätsbewertungsstellen, die akkreditiert werden möchten, müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

1. Eine Konformitätsbewertungsstelle muss nach nationalem Recht gegründet und 

mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet sein. 

2. Bei einer Konformitätsbewertungsstelle muss es sich um einen unabhängigen 

Dritten handeln, der mit der Einrichtung oder den IKT-Produkten, -Diensten und 

-Prozessen oder verwalteten Sicherheitsdiensten, die er bewertet, in keinerlei 

Verbindung steht. 

3. Eine Stelle, die einem Wirtschaftsverband oder einem Fachverband angehört und 

die IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse oder verwaltete Sicherheitsdienste 

bewertet, an deren Entwurf, Herstellung, Bereitstellung, Montage, Verwendung 

oder Wartung Unternehmen beteiligt sind, die von diesem Verband vertreten 

werden, kann als Konformitätsbewertungsstelle gelten, sofern ihre 

Unabhängigkeit sowie die Abwesenheit jedweder Interessenkonflikte 

nachgewiesen sind.  

4. Die Konformitätsbewertungsstellen, ihre oberste Leitungsebene und die für die 

Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständigen Mitarbeiter dürfen 

weder Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, Installateur, Käufer, Eigentümer, 

Verwender oder Wartungsbetrieb des zu bewertenden IKT-Produkts, -Dienstes und 

-Prozesses oder verwalteten Sicherheitsdienstes noch Bevollmächtigter einer dieser 

Parteien sein. Dieses Verbot schließt nicht die Verwendung von bereits einer 

Konformitätsbewertung unterzogenen IKT-Produkten, die für die Tätigkeit der 

Konformitätsbewertungsstelle nötig sind, oder die Verwendung solcher IKT-

Produkte zum persönlichen Gebrauch aus. 

5. Die Konformitätsbewertungsstellen, ihre oberste Leitungsebene und die für die 

Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständigen Mitarbeiter dürfen 

weder direkt an Entwurf, Herstellung bzw. Bau, Bereitstellung, Vermarktung, 

Installation, Verwendung oder Instandsetzung dieser IKT-Produkte, -Dienste und 

-Prozesse oder verwalteten Sicherheitsdienste beteiligt sein noch die an diesen 

Tätigkeiten beteiligten Parteien vertreten. Die Konformitätsbewertungsstellen, ihre 
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oberste Leitungsebene und die für die Erfüllung der 

Konformitätsbewertungsaufgaben zuständigen Mitarbeiter dürfen sich nicht mit 

Tätigkeiten befassen, die ihre Unabhängigkeit bei der Beurteilung oder ihre 

Integrität im Zusammenhang mit ihren Konformitätsbewertungstätigkeiten 

beeinträchtigen können. Dieses Verbot gilt besonders für Beratungsdienste. 

6. Falls eine Konformitätsbewertungsstelle Eigentum einer öffentlichen Stelle oder 

Einrichtung ist oder von dieser betrieben wird, sind die Unabhängigkeit und die 

Abwesenheit von Interessenkonflikten zwischen der nationalen Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung und der Konformitätsbewertungsstelle 

sicherzustellen und zu dokumentieren. 

7. Die Konformitätsbewertungsstellen müssen sicherstellen, dass die Tätigkeiten 

ihrer Zweigunternehmen oder Unterauftragnehmer die Vertraulichkeit, 

Objektivität oder Unparteilichkeit ihrer Konformitätsbewertungstätigkeiten nicht 

beeinträchtigen. 

8. Die Konformitätsbewertungsstellen und ihre Mitarbeiter müssen die 

Konformitätsbewertungstätigkeiten mit höchster beruflicher Integrität und der 

erforderlichen fachlichen Kompetenz in dem betreffenden Bereich durchführen; 

sie dürfen keinerlei Einflussnahme durch Druck oder Vergünstigungen, auch 

finanzieller Art, ausgesetzt sein, die sich auf ihre Beurteilung oder die Ergebnisse 

ihrer Konformitätsbewertungsarbeit auswirken könnte, insbesondere keinem 

Druck und keiner Einflussnahme durch Personen oder Personengruppen, die ein 

Interesse am Ergebnis dieser Tätigkeiten haben.  

9. Eine Konformitätsbewertungsstelle muss in der Lage sein, alle bei der 

Konformitätsbewertung anfallenden Aufgaben, die ihr mit dieser Verordnung 

übertragen wurden, auszuführen, unabhängig davon, ob diese Aufgaben von ihr 

selbst oder in ihrem Namen und unter ihrer Verantwortung ausgeführt werden. 

Jegliche Unterauftragsvergabe oder die Inanspruchnahme von externem Personal 

sind angemessen zu dokumentieren, dürfen nicht über Vermittler erfolgen und 

bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, in der unter anderem 

Vertraulichkeitsaspekte und Interessenkonflikte geklärt werden. Die betreffende 

Konformitätsbewertungsstelle übernimmt die volle Verantwortung für die 

durchgeführten Aufgaben. 
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10. Eine Konformitätsbewertungsstelle muss jederzeit, für jedes 

Konformitätsbewertungsverfahren und für jede Art, Kategorie und Unterkategorie 

von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen oder verwalteten 

Sicherheitsdiensten über Folgendes verfügen:  

a) das erforderliche Personal mit Fachkenntnis und ausreichender 

einschlägiger Erfahrung, um die bei der Konformitätsbewertung anfallenden 

Aufgaben zu erfüllen; 

b) Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitätsbewertung 

durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Verfahren transparent sind 

und wiederholt werden können. Sie muss über angemessene Regelungen und 

Verfahren verfügen, bei denen zwischen den Aufgaben, die sie als nach 

Artikel 61 notifizierte Stelle wahrnimmt, und ihren anderen Tätigkeiten 

unterschieden wird; 

c) Verfahren zur Durchführung von Tätigkeiten, bei denen die Größe eines 

Unternehmens, die Branche, in der es tätig ist, seine Struktur, der Grad an 

Komplexität der jeweiligen Technologie der ICT-Produkte, -Dienste und -

Prozesse oder verwalteten Sicherheitsdienste und der Umstand, dass es sich 

um Massenfertigung oder Serienproduktion handelt, gebührend 

berücksichtigt werden. 

11. Eine Konformitätsbewertungsstelle muss über die erforderlichen Mittel zur 

angemessenen Erledigung der technischen und administrativen Aufgaben 

verfügen, die mit der Konformitätsbewertung verbunden sind, und Zugang zu 

allen benötigten Ausrüstungen und Einrichtungen haben. 

12. Die Personen, die für die Durchführung der Konformitätsbewertungstätigkeiten 

zuständig sind, müssen Folgendes besitzen: 

a) eine solide Fach- und Berufsausbildung, die alle Tätigkeiten der 

Konformitätsbewertung umfasst; 

b) eine ausreichende Kenntnis der Anforderungen, die mit den 

durchzuführenden Konformitätsbewertungen verbunden sind, und die 

entsprechende Befugnis, solche Bewertungen durchzuführen; 
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c) angemessene Kenntnis und angemessenes Verständnis der geltenden 

Anforderungen und Prüfnormen; 

d) die Fähigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und 

Berichten als Nachweis für durchgeführte Konformitätsbewertungen. 

13. Die Unparteilichkeit der Konformitätsbewertungsstellen, ihrer obersten 

Führungsebene, des für Bewertungen zuständigen Personals der 

Konformitätsbewertungsstelle und ihrer Unterauftragnehmer muss gewährleistet 

sein. 

14. Die Vergütung für die oberste Leitungsebene und das für Bewertungen zuständige 

Personal der Konformitätsbewertungsstelle darf sich nicht nach der Anzahl der 

durchgeführten Konformitätsbewertungen oder deren Ergebnissen richten. 

15. Die Konformitätsbewertungsstellen müssen eine Haftpflichtversicherung 

abschließen, sofern die Haftpflicht nicht aufgrund des nationalen Rechts vom 

Mitgliedstaat übernommen wird oder der Mitgliedstaat selbst unmittelbar für die 

Konformitätsbewertung verantwortlich ist. 

16. Die Konformitätsbewertungsstelle und ihre Mitarbeiter, Gremien, 

Tochterunternehmen, Unterauftragnehmer und alle verbundenen Stellen oder 

Mitarbeiter externer Gremien einer Konformitätsbewertungsstelle müssen die 

Vertraulichkeit wahren, und die Informationen, die sie bei der Durchführung 

ihrer Konformitätsbewertungsaufgaben nach dieser Verordnung oder nach einer 

nationalen Vorschrift zur Durchführung dieser Verordnung erhalten, fallen unter 

die berufliche Schweigepflicht, außer wenn eine Offenlegung aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Union oder des Mitgliedstaats, denen diese Personen 

unterliegen, erforderlich ist und außer gegenüber den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie ihre Tätigkeiten ausüben. Die Rechte des geistigen 

Eigentums sind zu schützen. Die Konformitätsbewertungsstelle muss über 

dokumentierte Verfahren in Bezug auf die Anforderungen dieser Nummer 

verfügen. 

17. Mit Ausnahme von Nummer 16 schließen die Anforderungen dieses Anhangs den 

Austausch von technischen Informationen und regulatorischen Leitlinien 

zwischen einer Konformitätsbewertungsstelle und einer Person, die eine 

Zertifizierung beantragt oder deren Beantragung in Erwägung zieht, nicht aus. 

www.parlament.gv.at



 

 1252 

18. Konformitätsbewertungsstellen müssen ihre Tätigkeiten im Einklang mit einer 

Reihe kohärenter, gerechter und angemessener Geschäftsbedingungen ausüben, 

wobei sie in Bezug auf Gebühren die Interessen von KMU berücksichtigen. 

19. Die Konformitätsbewertungsstellen müssen die Anforderungen der einschlägigen 

Norm erfüllen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 für die 

Akkreditierung der Konformitätsbewertungsstellen, die die Zertifizierung von IKT-

Produkten, -Diensten und -Prozessen oder verwalteten Sicherheitsdiensten 

vornehmen, harmonisiert ist. 

20. Die Konformitätsbewertungsstellen müssen sicherstellen, dass die für die 

Konformitätsbewertung eingesetzten Prüflabors den Anforderungen der 

einschlägigen Norm entsprechen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

für die Akkreditierung der Labors, die Tests durchführen, harmonisiert ist. 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Politische Erklärung der Kommission anlässlich des Erlasses der Verordnung (EU) 

2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung 

(EU) 2019/881 im Hinblick auf verwaltete Sicherheitsdienste  

Diese Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Cybersicherheit schafft die Möglichkeit, 

europäische Systeme für die Cybersicherheitszertifizierung von verwalteten 

Sicherheitsdiensten zu entwickeln. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es unbedingt 

einer gründlichen Überarbeitung der Verordnung zur Cybersicherheit bedarf, wozu unter 

anderem die Bewertung der Verfahren für die Vorbereitung, Annahme und Überprüfung der 

europäischen Systeme für die Cybersicherheitszertifizierung gehört. Diese Überarbeitung 

sollte auf einer eingehenden Analyse und einer umfassenden Konsultation zu den 

Auswirkungen, der Wirksamkeit und der Effizienz des Funktionierens des europäischen 

Zertifizierungsrahmens für die Cybersicherheit beruhen. Die Analyse, die im Rahmen der in 

Artikel 67 der Verordnung zur Cybersicherheit genannten Bewertung vorgenommen wird, 

sollte laufende Tätigkeiten zur Entwicklung von Systemen wie etwa des europäischen 

Systems für die Cybersicherheitszertifizierung von Cloud-Diensten sowie Tätigkeiten in 

Bezug auf bereits übernommene Systeme wie etwa auf das auf Gemeinsamen Kriterien 

beruhende System für die Cybersicherheitszertifizierung (EUCC) umfassen.  

Bei der Überarbeitung sollten insbesondere die Stärken und Schwächen der Verfahren zur 

Ausarbeitung von Systemen für die Cybersicherheitszertifizierung ermittelt und 

Empfehlungen für künftige Verbesserungen abgegeben werden. Außerdem sollten Aspekte im 

Zusammenhang mit der Konsultation von Interessenträgern und der Transparenz des 

Verfahrens behandelt werden.  

Demzufolge muss die Kommission, die für die Überarbeitung der Verordnung zur 

Cybersicherheit zuständig ist, bei der Vorlage der Überarbeitung bei den 

Rechtsetzungsorganen dafür Sorge tragen, dass bei der Überarbeitung gegebenenfalls die mit 

Blick auf Artikel 67 genannten erforderlichen Elemente berücksichtigt werden. 

                                                 
  Diese Erklärung sollte im Amtsblatt (Reihe C) veröffentlicht werden, und in der 

Reihe L sollten zusammen mit dem Rechtsakt ein Verweis und ein Link zu dieser 
Erklärung eingefügt werden. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0355
Cybersolidaritätsverordnung
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union für die 
Erkennung, Vorsorge und Bewältigung von Cybersicherheitsbedrohungen und 
‑vorfällen (COM(2023)0209 – C9-0136/2023 – 2023/0109(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0209),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 322
Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf 
deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C9-0136/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 18. April 20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Juli 20232,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 30. November 
20233,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

                                                
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 167.
3 ABl. C, C/2024/1049, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1049/oj.
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
und des Ausschusses für Verkehr und Tourismus,  

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0426/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis, die 
im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) veröffentlicht wird; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 1257

P9_TC1-COD(2023)0109 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union für 
die Erkennung, Vorsorge und Bewältigung von Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen 
(Cybersolidaritätsgesetz)* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 322 Absatz 1 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Rechnungshofs1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen3, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C […] vom […], S. […]. 
2 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 167. 
3 ABl. C, C/2024/1049, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1049/oj. 
4 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:349;Day:29;Month:9;Year:2023;Page:167&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2024;Nr:1049&comp=1049%7C2024%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2024;Nr:1049&comp=1049%7C2024%7CC


 

 1258

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Nutzung und Abhängigkeit von Informations- und Kommunikationstechnologien sind 

von grundlegender Bedeutung in allen Wirtschaftssektoren und Gesellschaftsbereichen, 

da öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Bürger stärker als je zuvor branchen- und 

grenzübergreifend miteinander vernetzt und voneinander abhängig sind und gleichzeitig 

für mögliche Schwachstellen sorgen. 
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(2) Die Tragweite, die Häufigkeit und die Auswirkungen von Cybersicherheitsvorfällen 

nehmen sowohl Unionsebene als auch weltweit zu, was auch Cyberangriffe im 

Zusammenhang mit Cyberspionage, Ransomware oder Störungen einschließt. Sie stellen 

eine große Bedrohung für das Funktionieren von Netz- und Informationssystemen dar. 

Angesichts der sich wandelnden Bedrohungslandschaft ist wegen der Gefahr von Vorfällen 

großen Ausmaßes, die erhebliche Störungen oder Schäden an kritischen Infrastrukturen 

verursachen, eine erhöhte Abwehrbereitschaft ▌des Cybersicherheitsrahmens der Union 

erforderlich. Diese Bedrohung geht über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 

hinaus und wird angesichts der Vielzahl der Akteure, die an den derzeitigen geopolitischen 

Spannungen beteiligt sind, wahrscheinlich andauern. Solche Vorfälle können ▌die 

Erbringung öffentlicher Dienstleistungen ▌beeinträchtigen, da sich Cyberangriffe häufig 

gegen lokale, regionale oder nationale öffentliche Dienste und Infrastrukturen richten, 

wobei lokale Behörden, auch aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen, besonders anfällig 

sind. Ferner können sie – auch in Sektoren mit hoher Kritikalität oder anderen kritischen 

▌Sektoren – ▌die Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten beeinträchtigen, erhebliche 

finanzielle Verluste verursachen, das Vertrauen der Nutzer untergraben und der Wirtschaft 

und den demokratischen Systemen der Union schweren Schaden zufügen und sogar 

gesundheitliche oder lebensbedrohliche Folgen haben.  
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Darüber hinaus sind Cybersicherheitsvorfälle unvorhersehbar, da sie oft innerhalb sehr 

kurzer Zeiträume auftreten und sich fortentwickeln und nicht auf ein bestimmtes 

geografisches Gebiet beschränkt sind, sondern sich gleichzeitig in vielen Ländern ereignen 

oder sich rasch in anderen Ländern ausbreiten können. Es bedarf einer engen 

Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Sektor, Privatsektor, Hochschulen, 

Zivilgesellschaft und Medien.  
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(3) Es ist notwendig, die Wettbewerbsposition der Industrie- und Dienstleistungssektoren in 

der Union in der gesamten digitalisierten Wirtschaft zu stärken und ihren digitalen Wandel 

zu unterstützen, indem das Cybersicherheitsniveau im digitalen Binnenmarkt erhöht wird, 

wie es in drei verschiedenen Vorschlägen der Konferenz zur Zukunft Europas5 empfohlen 

wurde. Die Resilienz der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen, einschließlich von 

Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Start-up-

Unternehmen, sowie von Einrichtungen, die kritische Infrastrukturen betreiben, gegenüber 

den zunehmenden Cybersicherheitsbedrohungen, die verheerende gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Auswirkungen haben können, muss erhöht werden. Daher sind 

Investitionen in Infrastrukturen und Dienste sowie der Aufbau von Fähigkeiten zur 

Entwicklung von Cybersicherheitskompetenzen erforderlich, die eine schnellere 

Erkennung von Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen und eine schnellere Reaktion 

darauf unterstützen, und die Mitgliedstaaten benötigen Unterstützung bei der Verbesserung 

der Vorsorgemaßnahmen gegen und der Reaktion auf schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle und Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes sowie bei der 

anfänglichen Wiederherstellung nach solchen Vorfällen. Aufbauend auf den 

vorhandenen Strukturen sowie in enger Zusammenarbeit mit diesen sollte die Union 

ferner ihre Kapazitäten in diesen Bereichen ausbauen, insbesondere in Bezug auf die 

Erhebung und Analyse von Daten über Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfälle. 

                                                 
5 https://futureu.europa.eu/de/ 
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(4) Die Union hat bereits eine Reihe von Rechtsakten erlassen, um Sicherheitslücken zu 

verringern und die Resilienz kritischer Infrastrukturen und Einrichtungen gegenüber 

Cybersicherheitsrisiken zu erhöhen, darunter insbesondere die Richtlinie (EU) 2022/2555 

des Europäischen Parlaments und des Rates6, die Empfehlung (EU) 2017/1584 der 

Kommission7, die Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates8 und 

die Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates9. Ferner 

wurden die Mitgliedstaaten in der Empfehlung des Rates für eine unionsweite koordinierte 

Vorgehensweise zur Stärkung der Resilienz kritischer Infrastruktur aufgefordert, 

unverzüglich wirksame Maßnahmen zu ergreifen und loyal, effizient, solidarisch und in 

koordinierter Weise miteinander, mit der Kommission und anderen einschlägigen 

Behörden sowie den betreffenden Einrichtungen zusammenzuarbeiten, um die Resilienz 

kritischer Infrastrukturen, die für die Erbringung wesentlicher Dienste im Binnenmarkt 

genutzt werden, zu erhöhen. 

                                                 
6 Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 80). 

7 Empfehlung (EU) 2017/1584 der Kommission vom 13. September 2017 für eine 
koordinierte Reaktion auf große Cybersicherheitsvorfälle und -krisen (ABl. L 239 vom 
19.9.2017, S. 36). 

8 Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 
über Angriffe auf Informationssysteme und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2005/222/JI des Rates (ABl. L 218 vom 14.8.2013, S. 8). 

9 Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 
2019 über die ENISA (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) und über die 
Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (Rechtsakt zur Cybersicherheit) (ABl. 
L 151 vom 7.6.2019, S. 15). 
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(5) Die zunehmenden Cybersicherheitsrisiken und eine insgesamt komplexe 

Bedrohungslandschaft mit der eindeutigen Gefahr einer raschen Ausbreitung von 

Cybervorfällen von einem Mitgliedstaat auf einen anderen sowie von Drittländern in die 

Union erfordern eine Verstärkung der Solidarität auf Unionsebene, um die Erkennung von 

Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen, die diesbezügliche Vorsorge und Reaktion 

sowie die anschließende Wiederherstellung zu verbessern, insbesondere durch eine 

Stärkung der Kapazitäten vorhandener Strukturen. Die Mitgliedstaaten haben die 

Kommission ferner in den Schlussfolgerungen des Rates zur Cyberabwehr der EU10 

aufgefordert, einen Vorschlag für einen neuen Notfallfonds für Cybersicherheit 

vorzulegen. 

(6) In der am 10. November 2022 angenommenen Gemeinsamen Mitteilung über die EU-

Cyberabwehrpolitik11 wurde eine EU-Initiative zur Cybersolidarität mit folgenden Zielen 

angekündigt: Stärkung der gemeinsamen Fähigkeiten der EU zur Erkennung, 

Lageerfassung und Bewältigung durch Förderung des Aufbaus einer EU-Infrastruktur von 

Sicherheitseinsatzzentren (SOCs), Unterstützung des schrittweisen Aufbaus einer 

Cybersicherheitsreserve auf EU-Ebene mit Diensten vertrauenswürdiger privater Anbieter 

und Prüfung von kritischen Einrichtungen auf potenzielle Schwachstellen auf der 

Grundlage von EU-Risikobewertungen. 

                                                 
10 Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung der Cyberabwehr der Europäischen Union, 

die der Rat auf seiner Tagung vom 23. Mai 2022 gebilligt hat, Dok. 9364/22. 
11 Gemeinsame Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat – EU-

Cyberabwehrpolitik, JOIN(2022) 49 final. 
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(7) Es ist notwendig, in der gesamten Union sowohl die Erkennung und Lageerfassung im 

Bereich der Cyberbedrohungen und -vorfälle als auch die Solidarität zu stärken, indem die 

Abwehrbereitschaft und die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten und der Union zur Prävention 

von schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen, Cybersicherheitsvorfällen großen 

Ausmaßes und einem Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertigen 

Vorfällen sowie zur Reaktion auf solche Vorfälle verbessert werden. Daher sollte ein 

europaweites Netz von Cyber-Hubs („europäisches Warnsystem für Cybersicherheit“) 

geschaffen werden, um koordinierte Fähigkeiten zur Erkennung und Lageerfassung 

aufzubauen ▌, damit die Fähigkeiten der Union zur Erkennung von Bedrohungen und 

zum Informationsaustausch gestärkt werden; ein Cybernotfallmechanismus sollte 

eingerichtet werden, um die Mitgliedstaaten auf deren Antrag hin bei der Vorsorge für, 

der Bewältigung von und der anfänglichen Wiederherstellung nach schwerwiegenden 

Cybersicherheitsvorfällen und Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes zu 

unterstützen; ferner sollte ein Überprüfungsmechanismus für Cybersicherheitsvorfälle 

eingerichtet werden, um bestimmte schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle bzw. 

Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes zu überprüfen und zu bewerten. Die 

Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung sollten unter gebührender 

Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten durchgeführt werden und die 

Tätigkeiten des CSIRTs-Netzes, des EU-CyCLONe-Netzwerks und der durch die 

Richtlinie (EU) 2022/2555 eingesetzten NIS-Kooperationsgruppe ergänzen und nicht 

duplizieren. Diese Maßnahmen lassen Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unberührt. 
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(8) Um diese Ziele zu erreichen, ist es auch erforderlich, die Verordnung (EU) 2021/694 des 

Europäischen Parlaments und des Rates12 in bestimmten Bereichen zu ändern. 

Insbesondere sollte mit dieser Verordnung die Verordnung (EU) 2021/694 geändert 

werden, um im Rahmen des spezifischen Ziels 3 des Programms Digitales Europa, das 

darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit, Integrität und Vertrauenswürdigkeit des digitalen 

Binnenmarkts zu gewährleisten, die Kapazitäten zur Überwachung von Cyberangriffen und 

-bedrohungen zu stärken und darauf zu reagieren, die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit und Koordination im Bereich der Cybersicherheit zu verbessern, neue 

operative Ziele im Zusammenhang mit dem europäischen Warnsystem für 

Cybersicherheit und dem Cybernotfallmechanismus hinzuzufügen. Das europäische 

Warnsystem für Cybersicherheit könnte eine wichtige Rolle dabei spielen, die 

Mitgliedstaaten bei der Antizipation von und dem Schutz vor Cyberbedrohungen zu 

unterstützen, während die EU-Cybersicherheitsreserve in erheblichem Maße dazu 

beitragen könnte, die Mitgliedstaaten, die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 

der Union sowie die mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittländer 

dabei zu unterstützen, auf schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle, 

Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes und einem Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes gleichwertige Vorfälle zu reagieren und deren Auswirkungen abzumildern.  

                                                 
12 Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2021 zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ und zur Aufhebung des 
Beschlusses (EU) 2015/2240 (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/69;Nr:2021;Year:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/69;Nr:2021;Year:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/69;Nr:2021;Year:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year3:2015;Nr3:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year2:2015;Nr2:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:11;Month:5;Year:2021;Page:1&comp=


 

 1266

Diese Auswirkungen könnten erhebliche materielle oder immaterielle Schäden sowie 

ernsthafte Risiken für die öffentliche Sicherheit umfassen. Angesichts der besonderen 

Rolle, die das europäische Warnsystem für Cybersicherheit und die EU-

Cybersicherheitsreserve spielen könnten, sollte mit der vorliegenden Verordnung die 

Verordnung (EU) 2021/694 in Bezug auf die Teilnahme von Rechtsträgern mit Sitz in 

der Union, die aber aus Drittländern kontrolliert werden, in solchen Fällen geändert 

werden, in denen ein reales Risiko besteht, dass die erforderlichen und ausreichenden 

Instrumente, Infrastrukturen und Dienste oder Technologien, Fachkenntnisse und 

Kapazitäten in der Union nicht zur Verfügung stehen und die Vorteile der Aufnahme 

solcher Rechtsträger die Sicherheitsrisiken überwiegen. Es sollten spezifische 

Bedingungen festgelegt werden, unter denen finanzielle Unterstützung für ▌Maßnahmen 

zur Umsetzung des europäischen Warnsystems für Cybersicherheit und der EU-

Cybersicherheitsreserve gewährt werden kann, und es sollten die Steuerungs- und 

Koordinierungsmechanismen bestimmt werden, die erforderlich sind, um die angestrebten 

Ziele zu erreichen. Weitere Änderungen der Verordnung (EU) 2021/694 sollten 

Beschreibungen der im Rahmen der neuen operativen Ziele vorgeschlagenen Maßnahmen 

sowie messbare Indikatoren zur Überwachung der Umsetzung dieser neuen operativen 

Ziele enthalten. 
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(9) Für eine Stärkung der Reaktion der Union auf Cybersicherheitsbedrohungen und -

vorfälle ist eine Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen sowie mit 

vertrauenswürdigen und gleich gesinnten internationalen Partnern von zentraler 

Bedeutung. In diesem Zusammenhang sollten solche Länder als vertrauenswürdige und 

gleich gesinnte internationale Partner verstanden werden, die die Grundprinzipien der 

Union der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der universellen Gültigkeit und 

Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Achtung der 

Menschenwürde sowie die Grundsätze der Gleichheit und der Solidarität und der 

Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts teilen 

und die wesentlichen Sicherheitsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten nicht 

untergraben.  
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Eine solche Zusammenarbeit könnte auch im Hinblick auf die im Rahmen dieser 

Verordnung ergriffenen Maßnahmen, insbesondere das europäische Warnsystem für 

Cybersicherheit und die EU-Cybersicherheitsreserve, von Vorteil sein. Die Verordnung 

(EU) 2021/694 sieht in der durch die vorliegende Verordnung geänderten Fassung in 

Bezug auf das europäische Warnsystem für Cybersicherheit und die EU-

Cybersicherheitsreserve vor, dass, sofern bestimmte Bedingungen in Bezug auf die 

Verfügbarkeit und die Sicherheit erfüllt sind, Ausschreibungen für solche 

Infrastrukturen, Instrumente und Dienste unter dem Vorbehalt von 

Sicherheitsanforderungen Rechtsträgern offenstehen könnten, die aus Drittländern 

kontrolliert werden. Bei der Bewertung des mit einer solchen Öffnung von 

Ausschreibungen verbundenen Sicherheitsrisikos ist es wichtig, die Grundprinzipien 

und Werte zu berücksichtigen, die die Union mit gleich gesinnten internationalen 

Partnern teilt, sofern diese Grundprinzipien wesentliche Sicherheitsinteressen der Union 

betreffen. Darüber hinaus könnten bei der Prüfung solcher Sicherheitsanforderungen 

im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/694 mehrere Elemente berücksichtigt werden, 

darunter die Struktur und der Entscheidungsprozess der betreffenden Stelle, die 

Sicherheit von Daten und als Verschlusssache eingestuften oder vertraulichen 

Informationen, wobei sicherzustellen ist, dass die Ergebnisse der Maßnahme keiner 

Kontrolle und keinen Beschränkungen durch nicht förderfähige Drittländer 

unterliegen.  
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(10) Die Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung sollte in der 

Verordnung (EU) 2021/694 vorgesehen werden, die weiterhin der einschlägige 

Basisrechtsakt für diese im spezifischen Ziel 3 des Programms „Digitales Europa“ 

verankerten Maßnahmen bleiben sollte. Die besonderen Teilnahmebedingungen für die 

einzelnen Maßnahmen werden im Einklang mit der geltenden Bestimmung der 

Verordnung (EU) 2021/694 in den einschlägigen Arbeitsprogrammen festgelegt. 

(11) Auf diese Verordnung finden die vom Europäischen Parlament und dem Rat gemäß 

Artikel 322 AEUV erlassenen horizontalen Haushaltsvorschriften Anwendung. Diese 

Vorschriften sind in der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates13 festgelegt und regeln insbesondere das Verfahren für die 

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Union sowie die Kontrolle der 

Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 

erlassenen Vorschriften erstrecken sich auch auf die allgemeine Konditionalitätsregelung 

zum Schutz des Haushalts der Union, wie sie in der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 

des Europäischen Parlaments und des Rates14 festgelegt ist. 

                                                 
13 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, 
(EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, 
S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj). 

14 Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2020 über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des 
Haushalts der Union (ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/69;Nr:2021;Year:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/69;Nr:2021;Year:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/2092;Nr:2020;Year:2092&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/2092;Nr:2020;Year:2092&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/2092;Nr:2020;Year:2092&comp=


 

 1270

(12) Zwar sind Präventions- und Vorsorgemaßnahmen von wesentlicher Bedeutung, um die 

Resilienz der Union gegenüber schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen, 

Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes und einem Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes gleichwertigen Vorfällen zu stärken, doch sind das Auftreten, der Zeitpunkt 

und das Ausmaß solcher Vorfälle naturgemäß unvorhersehbar. Die für eine 

angemessene Reaktion erforderlichen Finanzmittel können von Jahr zu Jahr erheblich 

variieren und sollten unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können. Um den 

Haushaltsgrundsatz der Vorhersehbarkeit mit der Notwendigkeit einer raschen Reaktion 

auf neue Erfordernisse in Einklang zu bringen, muss die finanzielle Durchführung der 

Programme daher angepasst werden. Folglich ist es angezeigt, zusätzlich zu der 

Übertragung von gemäß Artikel 12 Absatz 4 der Haushaltsordnung genehmigten Mitteln 

die Übertragung nicht verwendeter Mittel zu gestatten, sofern diese Mittelübertragung 

auf das folgende Haushaltsjahr beschränkt ist und die Mittel ausschließlich für die EU-

Cybersicherheitsreserve und für Maßnahmen der gegenseitigen Amtshilfe bestimmt 

sind. 
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(13) Um Cyberbedrohungen und -vorfälle wirksamer verhindern und bewerten zu können, 

wirksamer darauf reagieren und sich von diesen wirksamer erholen zu können, ist es 

notwendig, umfassendere Kenntnisse über die bestehenden Bedrohungen für kritische 

Anlagen und Infrastrukturen im Gebiet der Union zu erlangen, einschließlich ihrer 

geografischen Verteilung, ihres Zusammenwirkens und ihrer potenziellen Auswirkungen 

im Falle von Cyberangriffen, die diese Infrastrukturen betreffen. Eine vorausschauende 

Vorgehensweise zur Ermittlung, Minderung und Prävention von Cyberbedrohungen 

setzt erhöhte Kapazitäten auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Erkennung voraus. Das 

europäische Warnsystem für Cybersicherheit besteht aus mehreren interoperativen 

grenzübergreifenden Cyber-Hubs, die jeweils drei oder mehr nationale Cyber-Hubs 

zusammenführen. Diese Infrastruktur sollte den Interessen und Bedürfnissen der 

Mitgliedstaaten und der Union im Bereich der Cybersicherheit dienen, indem sie den 

neuesten Stand der Technik für fortschrittliche Instrumente für die Erhebung relevanter –

 und gegebenenfalls anonymisierter – Daten sowie für die Analyse nutzt, die Fähigkeiten 

zur koordinierten Erkennung und Bewältigung von Cyberangriffen verbessert und eine 

Echtzeit-Lageerfassung ermöglicht. Die Infrastruktur sollte dazu dienen, die 

Cybersicherheitslage zu verbessern, indem die Erkennung, Aggregation und Analyse von 

Daten und Informationen verstärkt wird, um Cybersicherheitsbedrohungen und ‑vorfällen 

vorzubeugen und somit die für das Krisenmanagement in der Union zuständigen 

Einrichtungen und Netze der Union, insbesondere das EU-Netzwerk der 

Verbindungsorganisationen für Cyberkrisen (EU-CyCLONe)▌, zu ergänzen und zu 

unterstützen.  
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(14) Die Teilnahme am europäischen Warnsystem für Cybersicherheit ist für die 

Mitgliedstaaten freiwillig. Jeder Mitgliedstaat sollte auf nationaler Ebene eine einzelne 

Einrichtung benennen, die mit der Koordinierung von Tätigkeiten zur Erkennung von 

Cyberbedrohungen in diesem Mitgliedstaat betraut ist. Diese nationalen Cyber-Hubs 

sollten auf nationaler Ebene als Bezugspunkt und Zugangstor für die Beteiligung am 

europäischen Warnsystem für Cybersicherheit fungieren und sicherstellen, dass 

Informationen über Cyberbedrohungen von öffentlichen und privaten Einrichtungen auf 

nationaler Ebene wirksam und effizient ausgetauscht und gesammelt werden. Nationale 

Cyber-Hubs könnten dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit und der 

Informationsaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen gestärkt 

werden, und ferner den Austausch relevanter Daten und Informationen mit 

einschlägigen sektoralen und sektorübergreifenden Gemeinschaften wie etwa 

einschlägigen sektorspezifischen Informationsaustausch- und -analysezentren (ISACs) 

unterstützen. Eine enge und koordinierte Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und 

privaten Einrichtungen ist für die Stärkung der Cyberresilienz der Union von zentraler 

Bedeutung. Dies bietet insbesondere im Zusammenhang mit dem Austausch von 

Erkenntnissen über Cyberbedrohungen zwecks Verbesserung des aktiven Cyberschutzes 

einen Mehrwert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit und dieses 

Informationsaustauschs könnten nationale Cyber-Hubs spezifische Informationen 

anfordern und erhalten.  
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Diese Hubs werden durch diese Verordnung weder verpflichtet noch befugt, 

entsprechende Ersuchen durchzusetzen. Sofern angezeigt und mit dem nationalen Recht 

und dem Unionsrecht vereinbar könnten die angeforderten oder erhaltenen 

Informationen Telemetrie-, Sensor- und Protokolldaten von Einrichtungen, z. B. 

Anbietern verwalteter Sicherheitsdienste, die in Sektoren mit hoher Kritikalität oder 

anderen kritischen Sektoren in dem betreffenden Mitgliedstaat tätig sind, umfassen, 

damit die rasche Erkennung potenzieller Cyberbedrohungen und -vorfälle bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt verbessert wird, wodurch auch für eine bessere 

Lageerfassung gesorgt wird. Handelt es sich bei einem nationalen Cyber-Hub nicht um 

die von dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555 benannte 

oder eingerichtete zuständige Behörde, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich 

dieser in Bezug auf die Anforderung und den Erhalt von Daten mit dieser zuständigen 

Behörde abstimmt.  
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(15) Im Rahmen des europäischen Warnsystems für Cybersicherheit sollte eine Reihe 

grenzübergreifender Cyber-Hubs eingerichtet werden. Darin sollten sich nationale Cyber-

Hubs aus mindestens drei Mitgliedstaaten zusammenfinden, damit die Vorteile der 

grenzübergreifenden Erkennung von Bedrohungen sowie des Informationsaustauschs und -

managements voll ausgeschöpft werden können. Das allgemeine Ziel grenzübergreifender 

Cyber-Hubs sollte darin bestehen, die Kapazitäten zur Analyse, Verhütung und Erkennung 

von Cybersicherheitsbedrohungen zu stärken und die Gewinnung hochwertiger 

Erkenntnisse über Cybersicherheitsbedrohungen zu unterstützen, insbesondere durch den 

Austausch relevanter – und gegebenenfalls anonymisierter – Informationen aus 

verschiedenen öffentlichen oder privaten Quellen in einem vertrauenswürdigen und 

sicheren Umfeld sowie durch die Weitergabe und die gemeinsame Nutzung modernster 

Instrumente und die gemeinsame Entwicklung von Erkennungs-, Analyse- und 

Präventionsfähigkeiten in einem vertrauenswürdigen und sicheren Umfeld. Sie sollten 

neue zusätzliche Kapazitäten bereitstellen, die auf bestehenden SOCs und ▌„CSIRTs“ und 

anderen einschlägigen Akteuren, einschließlich des CSIRTs-Netzes, aufbauen und diese 

ergänzen. 
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(16) Ein Mitgliedstaat, der vom Europäischen Kompetenzzentrum für Industrie, Technologie 

und Forschung im Bereich der Cybersicherheit (im Folgenden „ECCC“) im Anschluss 

an einen Aufruf zur Interessenbekundung für die Einrichtung eines nationalen Cyber-

Hubs oder zum Ausbau der Kapazitäten eines bestehenden nationalen Cyber-Hubs 

ausgewählt wurde, sollte die einschlägigen Instrumente, Infrastrukturen und Dienste 

gemeinsam mit dem ECCC beschaffen. Ein solcher Mitgliedstaat sollte Finanzhilfen für 

die Verwendung der Instrumente, Infrastrukturen und Dienste erhalten können. Ein aus 

mindestens drei Mitgliedstaaten bestehendes Aufnahmekonsortium, das vom ECCC im 

Anschluss an einen Aufruf zur Interessenbekundung für die Einrichtung eines 

grenzübergreifenden Cyber-Hubs oder zum Ausbau der Kapazitäten eines bestehenden 

grenzübergreifenden Cyber-Hubs ausgewählt wurde, sollte die einschlägigen 

Instrumente, Infrastrukturen und Dienste gemeinsam mit dem ECCC beschaffen. Ein 

solches Aufnahmekonsortium sollte Finanzhilfen für die Verwendung der Instrumente, 

Infrastrukturen und Dienste erhalten können. Das Beschaffungsverfahren für die 

einschlägigen Instrumente, Infrastrukturen und Dienste sollte vom ECCC und den 

zuständigen öffentlichen Auftraggebern in den Mitgliedstaaten, die im Anschluss an 

diese Aufrufe zur Interessenbekundung ausgewählt wurden, gemeinsam durchgeführt 

werden.  
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 Die Beschaffung sollte im Einklang mit Artikel 165 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2018/1046 und Artikel 90 des Beschlusses GB/2023/1 des Verwaltungsrats des 

ECCC erfolgen. Private Einrichtungen sollten daher nicht berechtigt sein, an den 

Aufrufen zur Interessenbekundung für die gemeinsame Beschaffung von Instrumenten, 

Infrastrukturen und Diensten mit dem ECCC teilzunehmen oder Finanzhilfen für die 

Verwendung dieser Instrumente, Infrastrukturen und Dienste zu erhalten. Die 

Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglichkeit haben, private Einrichtungen im 

Einklang mit dem nationalen Recht und dem Unionsrecht auf eine andere, von ihnen 

für angemessen erachtete Weise in die Einrichtung, den Ausbau und den Betrieb ihrer 

nationalen und grenzübergreifenden Cyber-Hubs einzubeziehen. Private Einrichtungen 

könnten ferner berechtigt sein, Unionsmittel gemäß der Verordnung (EU) 2021/887 zu 

erhalten, um nationale Cyber-Hubs zu unterstützen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1;Year2:2023;Nr2:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/88;Nr:2021;Year:88&comp=


 

 1277

(17) Im Interesse einer besseren Erkennung von Cyberbedrohungen und Lageerfassung in 

der Union sollten sich Mitgliedstaaten, die im Anschluss an einen Aufruf zur 

Interessenbekundung für die Einrichtung eines nationalen Cyber-Hubs oder zum 

Ausbau der Kapazitäten eines bestehenden nationalen Cyber-Hubs ausgewählt wurde, 

verpflichten, einen Antrag auf Teilnahme an einem grenzübergreifenden Cyber-Hub zu 

stellen. Nimmt ein Mitgliedstaat binnen zwei Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem die 

Instrumente, Infrastrukturen und Dienste beschafft werden oder zu dem er Finanzhilfen 

erhält – je nachdem, welches Ereignis früher eintritt, – nicht an einem 

grenzübergreifenden Cyber-Hub teil, so sollte er nicht berechtigt sein, sich an weiteren 

Unterstützungsmaßnahmen der Union zum Ausbau der Kapazitäten seines nationalen 

Cyber-Hubs gemäß Kapitel II dieser Verordnung zu beteiligen. In solchen Fällen 

könnten Einrichtungen aus den Mitgliedstaaten weiterhin an Aufrufen zur Einreichung 

von Vorschlägen zu anderen Themen im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ 

oder anderer europäischer Finanzierungsprogramme teilnehmen, einschließlich 

Aufrufen in Bezug auf Kapazitäten für die Erkennung von Cyberbedrohungen und den 

Informationsaustausch, sofern diese Einrichtungen die in den Programmen festgelegten 

Eignungskriterien erfüllen. 
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(18) ▌Die CSIRTs tauschen im Rahmen des CSIRTs-Netzes Informationen gemäß der 

Richtlinie (EU) 2022/2555 aus. Das europäische Warnsystem für Cybersicherheit sollte 

eine neue Kapazität bilden, die das CSIRTs-Netz ergänzt, indem sie zur Schaffung einer 

Lageerfassung in der Union beiträgt, durch die die Kapazitäten des CSIRTs-Netzes 

gestärkt werden können. Grenzübergreifende Cyber-Hubs sollten sich mit dem CSIRTs-

Netz abstimmen und eng mit diesem zusammenarbeiten. Dabei sollten sie Daten über 

Bedrohungen der Cybersicherheit von öffentlichen und privaten Einrichtungen 

zusammenführen und entsprechende relevante – und gegebenenfalls anonymisierte – 

Informationen austauschen, den Wert solcher Daten durch Expertenanalysen, gemeinsam 

beschaffte Infrastrukturen und modernste Instrumente steigern und zur technologischen 

Souveränität , offenen strategischen Autonomie, Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der 

Union sowie zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten ▌beitragen. 
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(19) Die grenzübergreifenden Cyber-Hubs sollten als zentrale Stelle fungieren, die eine 

umfassende Zusammenführung einschlägiger Daten und Erkenntnisse über 

Cyberbedrohungen und die Verbreitung von Informationen über Bedrohungen in einem 

großen und vielfältigen Spektrum von Interessenträgern ermöglicht (z. B. 

Soforteinsatzteams für IT-Sicherheitsvorfälle (CERTs), CSIRTs, Informationsaustausch- 

und -analysezentren (ISACs), Betreiber kritischer Infrastrukturen). Die Mitglieder des 

Aufnahmekonsortiums sollten die zwischen den Teilnehmern des grenzüberschreitenden 

Cyberzentrums auszutauschenden relevanten Informationen in der 

Konsortialvereinbarung festlegen. Der Informationsaustausch zwischen den Teilnehmern 

eines grenzübergreifenden Cyber-Hubs könnte beispielsweise Daten von Netzwerken und 

Sensoren sowie laufende Erkenntnisse über Bedrohungen, Kompromittierungsindikatoren 

und kontextualisierte Informationen über Vorfälle, Bedrohungen, Schwachstellen und 

Beinahe-Vorfälle, Techniken und Verfahren, gegnerische Taktiken, 

bedrohungsspezifische Informationen, Cybersicherheitswarnungen und Empfehlungen 

für die Konfiguration von Cybersicherheitsinstrumenten zur Erkennung von 

Cyberangriffen umfassen. Darüber hinaus sollten die grenzübergreifenden Cyber-Hubs 

auch Kooperationsvereinbarungen mit anderen grenzübergreifenden Cyber-Hubs 

schließen.  
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 In diesen Kooperationsvereinbarungen sollten insbesondere die Grundsätze für den 

Informationsaustausch und Aspekte im Zusammenhang mit der Interoperabilität 

festgelegt werden. Die Klauseln zur Interoperabilität, insbesondere in Bezug auf 

Formate und Protokolle für den Informationsaustausch, sollten sich an den von der 

ENISA herausgegebenen Leitlinien orientieren und diese daher als Ausgangspunkt 

nutzen. Diese Leitlinien sollten zeitnah herausgegeben werden, damit sichergestellt wird, 

dass sie von den grenzübergreifenden Cyber-Hubs frühzeitig berücksichtigt werden 

können. Sie sollten internationalen Standards, bewährten Verfahren sowie der 

derzeitigen Funktionsweise bestehender grenzübergreifender Cyber-Hubs Rechnung 

tragen. 

(20) Die grenzübergreifenden Cyber-Hubs und das CSIRTs-Netz sollten eng 

zusammenarbeiten, um Synergien sowie eine Komplementarität der Tätigkeiten 

sicherzustellen. Zu diesem Zweck sollten sie Verfahrensmodalitäten für die 

Zusammenarbeit und den Austausch relevanter Informationen vereinbaren. Dies könnte 

den Austausch relevanter Informationen über Cyberbedrohungen und schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle einschließen und dafür sorgen, dass Erfahrungen mit in den 

grenzübergreifenden Cyber-Hubs verwendeten hochmodernen Instrumenten, 

insbesondere Technologien der künstlichen Intelligenz und der Datenanalyse, mit dem 

CSIRTs-Netz geteilt werden. 
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(21) Die gemeinsame Lageerfassung unter den zuständigen Behörden ist eine unabdingbare 

Voraussetzung für die unionsweite Abwehrbereitschaft und Koordinierung in Bezug auf 

schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle und Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes. 

Zur Unterstützung des koordinierten Managements von Cybersicherheitsvorfällen großen 

Ausmaßes und Cyberkrisen auf operativer Ebene und zur Sicherstellung eines 

regelmäßigen Austauschs relevanter Informationen zwischen den Mitgliedstaaten und den 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union wird mit der Richtlinie 

(EU) 2022/2555 das EU-CyCLONe-Netz eingerichtet. Darüber hinaus wird mit der 

Richtlinie (EU) 2022/2555 das CSIRTs-Netz eingerichtet, das der Förderung einer 

raschen und wirksamen operativen Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedstaaten 

dienen soll. Zur Sicherstellung der Lageerfassung und zur Stärkung der Solidarität 

sollten grenzübergreifende Cyber-Hubs, wenn sie Informationen in Bezug auf einen 

potenziellen oder andauernden Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes erhalten, dem 

CSIRTs-Netz relevante Informationen zur Verfügung stellen und diesbezüglich eine 

frühzeitige Warnung an das EU-CyCLONe-Netz richten. Je nach Lage könnten die 

auszutauschenden Informationen insbesondere technische Informationen, 

Informationen über die Art und die Motive des tatsächlichen oder potenziellen 

Angreifers sowie übergeordnete nichttechnische Informationen über einen potenziellen 

oder andauernden Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes umfassen. In diesem 

Zusammenhang sollte dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ und dem potenziell 

sensiblen Charakter der ausgetauschten Informationen gebührend Rechnung getragen 

werden. 
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In der Richtlinie (EU) 2022/2555 wird auch auf die Zuständigkeiten der Kommission im 

Rahmen des mit dem Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates eingerichteten Katastrophenschutzverfahrens der Union (UCPM) sowie für die 

Bereitstellung analytischer Berichte für die Integrierte Regelung für die politische Reaktion 

auf Krisen (IPCR) gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1993 hingewiesen. 

Wenn grenzüberschreitende Cyber-Hubs relevante Informationen und Frühwarnungen 

in Bezug auf einen potenziellen oder andauernden Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes an EU-CyCLONe übermitteln, ist es unerlässlich, dass diese Informationen 

über die genannten Netze an die Behörden der Mitgliedstaaten sowie an die Kommission 

weitergegeben werden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass EU-

CyCLONe dem Zweck dient, das koordinierte Management von 

Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes und Cyberkrisen auf operativer Ebene zu 

unterstützen und einen regelmäßigen Austausch relevanter Informationen zwischen den 

Mitgliedstaaten und den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

sicherzustellen. Zu den Aufgaben von EU-CyCLONe gehört die Entwicklung einer 

gemeinsamen Lageerfassung für solche Vorfälle und Krisen. Es ist von größter 

Bedeutung, dass EU-CyCLONe gemäß seinem Zweck und seinen Aufgaben dafür sorgt, 

dass die in der vorliegenden Erwägung genannten Informationen unverzüglich an die 

einschlägigen Vertreter der Mitgliedstaaten sowie an die Kommission weitergegeben 

werden. Zu diesem Zweck ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 

Geschäftsordnung von EU-CyCLONe angemessene Bestimmungen enthält. 
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(22) Stellen, die sich am europäischen Warnsystem für Cybersicherheit beteiligen, sollten ein 

hohes Maß an Interoperabilität untereinander sicherstellen, gegebenenfalls auch in Bezug 

auf Datenformate, Taxonomie, Datenverarbeitungs- und Datenanalyseinstrumente sowie 

sichere Kommunikationskanäle, ein Mindestmaß an Sicherheit auf Anwendungsebene, 

Lagebewusstsein und Indikatoren. Bei der Annahme einer gemeinsamen Taxonomie und 

der Entwicklung einer Vorlage für Lageberichte zur Beschreibung der Ursachen erkannter 

Cyberbedrohungen und Cybersicherheitsrisiken sollten die bereits im Zusammenhang 

mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2555 erfolgten Arbeiten berücksichtigt 

werden. 

(23) Um den Austausch relevanter Daten und Informationen über 

Cybersicherheitsbedrohungen aus verschiedenen Quellen in einem vertrauenswürdigen 

und sicheren Umfeld in großem Maßstab zu ermöglichen, sollten Einrichtungen, die sich 

am europäischen Warnsystem für Cybersicherheit beteiligen, mit modernsten und 

hochsicheren Instrumenten, Ausrüstungen und Infrastrukturen sowie mit qualifiziertem 

Personal ausgestattet sein. Dies sollte es ermöglichen, die kollektiven 

Datenerhebungskapazitäten zu verbessern und die Behörden und einschlägigen 

Einrichtungen rechtzeitig zu warnen, insbesondere durch den Einsatz der neuesten 

Techniken der künstlichen Intelligenz und der Datenanalyse. 
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(24) Durch die Sammlung, die Analyse, die Weitergabe und den Austausch relevanter Daten 

und Informationen sollte das europäische Warnsystem für Cybersicherheit die 

technologische Souveränität der Union, ihre offene strategische Autonomie im Bereich 

der Cybersicherheit, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Resilienz stärken. Die 

Zusammenführung hochwertiger kuratierter Daten könnte auch zur Entwicklung 

fortgeschrittener Technologien der künstlichen Intelligenz und der Datenanalyse beitragen. 

Eine menschliche Aufsicht und folglich qualifizierte Arbeitskräfte sind für eine 

wirksame Zusammenführung hochwertiger Daten nach wie vor von wesentlicher 

Bedeutung. 
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(25) Obwohl das europäische Warnsystem für Cybersicherheit ein ziviles Projekt ist, könnten 

die Cyberabwehrkreise von besseren zivilen Fähigkeiten zur Erkennung und 

Lageerfassung profitieren, die für den Schutz kritischer Infrastrukturen entwickelt werden. 

▌ 

(26) Bei der Informationsweitergabe zwischen den Teilnehmern des europäischen Warnsystems 

für Cybersicherheit sollten die bestehenden rechtlichen Anforderungen, insbesondere die 

Datenschutzvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten, sowie die 

Wettbewerbsvorschriften der Union bezüglich des Informationsaustauschs eingehalten 

werden. Der Empfänger der Informationen sollte, soweit die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erforderlich ist, technische und organisatorische Maßnahmen 

ergreifen, um die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zu schützen, die Daten 

vernichten, sobald sie für den angegebenen Zweck nicht mehr erforderlich sind, und die 

Stelle, die die Daten zur Verfügung stellt, darüber informieren, dass die Daten vernichtet 

wurden. 

www.parlament.gv.at



 

 1286

(27) Die Wahrung der Vertraulichkeit und der Informationssicherheit ist für alle drei Säulen 

dieser Verordnung von größter Bedeutung, sei es für die Förderung des 

Informationsaustauschs im Rahmen des europäischen Warnsystems für 

Cybersicherheit, für die Wahrung der Interessen der Einrichtungen, die Unterstützung 

im Rahmen des Cybersicherheitsnotfallmechanismus beantragen, oder dafür, dass in 

Berichten im Rahmen des Überprüfungsmechanismus für Cybersicherheitsvorfälle 

nützliche Schlussfolgerungen gezogen werden können, ohne dass die von diesen 

Vorfällen betroffenen Einrichtungen dadurch negativ beeinträchtigt würden. Die 

Teilnahme der Mitgliedstaaten und Einrichtungen an diesen Mechanismen setzt 

vertrauensbasierte Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten voraus. Sind 

Informationen gemäß Unions- oder nationalen Vorschriften vertraulich, so sollte ihr 

Austausch im Rahmen dieser Verordnung auf den für den Zweck des Austauschs 

relevanten und verhältnismäßigen Umfang beschränkt werden. Im Rahmen dieses 

Austauschs sollte auch die Vertraulichkeit der Informationen gewahrt werden, was auch 

den Schutz der Sicherheit und der geschäftlichen Interessen betreffender Einrichtungen 

umfasst. Der Informationsaustausch im Rahmen dieser Verordnung könnte unter 

Verwendung von Geheimhaltungsvereinbarungen oder Leitlinien für die Weitergabe 

von Informationen, wie z. B. dem Traffic Light Protocol, erfolgen. Das Traffic Light 

Protocol (TLP) ist als ein Mittel zu verstehen, um über etwaige Einschränkungen in 

Bezug auf die weitere Verbreitung von Informationen zu informieren. Es wird in fast 

allen CSIRTs sowie in einigen ISACs verwendet. Zusätzlich zu diesen allgemeinen 

Anforderungen sollten in Bezug auf das europäische Warnsystem für Cybersicherheit in 

Vereinbarungen über Aufnahmekonsortien spezifische Vorschriften in Bezug auf die 

Bedingungen für den Informationsaustausch innerhalb des jeweiligen 

grenzübergreifenden Cyber-Hubs festgelegt werden. Diese Vereinbarungen könnten 

konkret vorschreiben, dass Informationen nur im Einklang mit dem Unionsrecht und 

dem nationalen Recht ausgetauscht werden dürfen. 

www.parlament.gv.at



 

 1287

Für den Einsatz der EU-Cybersicherheitsreserve sind spezifische Vorschriften in Bezug 

auf die Vertraulichkeit erforderlich. Die Beantragung, Prüfung und Bereitstellung von 

Unterstützung erfolgt in Krisensituationen und in Bezug auf in sensiblen Sektoren tätige 

Einrichtungen. Damit die Reserve wirksam funktionieren kann, ist es von wesentlicher 

Bedeutung, dass Nutzer und Einrichtungen all jene Informationen, die die jeweiligen 

Einrichtungen zur Wahrnehmung ihrer Funktionen im Zusammenhang mit der 

Bewertung von Anträgen und der Bereitstellung von Unterstützung benötigen, 

unverzüglich austauschen und zugänglich machen können. Dementsprechend sollte 

diese Verordnung vorsehen, dass alle diese Informationen nur dann verwendet oder 

weitergegeben werden, wenn dies für das Funktionieren der Reserve erforderlich ist, 

und dass Informationen, die gemäß Unions- oder nationalem Recht vertraulich oder als 

Verschlusssache eingestuft sind, nur im Einklang mit diesem Recht verwendet und 

weitergegeben werden sollten. Darüber hinaus sollten die Nutzer jederzeit in der Lage 

sein, gegebenenfalls Protokolle für den Informationsaustausch wie etwa TLP zu 

verwenden, um Einschränkungen genauer festzulegen. Zwar verfügen Nutzer 

diesbezüglich über einen Ermessensspielraum, doch ist es wichtig, dass sie bei der 

Anwendung solcher Einschränkungen die möglichen Folgen berücksichtigen, 

insbesondere im Hinblick auf Verzögerungen bei der Prüfung oder Bereitstellung der 

beantragten Dienste. Für die Effizienz der Reserve ist es wichtig, dass der öffentliche 

Auftraggeber den Nutzer über solche Folgen aufklärt, bevor er einen Antrag stellt. Diese 

Sicherheitsvorkehrungen beschränken sich auf die Beantragung und Bereitstellung von 

Diensten im Rahmen der Reserve und wirken sich nicht auf den Austausch von 

Informationen in anderen Zusammenhängen, etwa bei Beschaffungen im Rahmen der 

Reserve, aus.  
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▌ 

(28) Angesichts der zunehmenden Risiken und der wachsenden Zahl von Cybervorfällen, von 

denen die Mitgliedstaaten betroffen sind, ist es erforderlich, ein Krisenhilfeinstrument, 

nämlich den Cybernotfallmechanismus einzurichten, um die Resilienz der Union 

gegenüber schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen, Cybersicherheitsvorfällen großen 

Ausmaßes und einem Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertigen 

Vorfällen zu verbessern und die Maßnahmen der Mitgliedstaaten durch finanzielle Hilfe 

zur Unterstützung der Abwehrbereitschaft, Reaktion und anfänglichen Wiederherstellung 

wesentlicher Dienste zu ergänzen. Da eine vollständige Wiederherstellung nach einem 

Sicherheitsvorfall mit einem umfassenden Prozess verbunden ist, der die 

Wiederherstellung des vor diesem Sicherheitsvorfall verzeichneten Zustands der 

Funktionsfähigkeit der von dem Vorfall betroffenen Einrichtung umfasst und sich als 

langwierig und äußerst kostspielig erweisen könnte, sollte sich die Unterstützung im 

Rahmen der EU-Cybersicherheitsreserve auf die Anfangsphase des 

Wiederherstellungsprozesses beschränken und die Wiederherstellung der grundlegenden 

Funktionen der Systeme ermöglichen. Dieses Instrument sollte eine rasche und wirksame 

Hilfeleistung unter festgelegten Voraussetzungen und unter klaren Bedingungen sowie eine 

sorgfältige Überwachung und Bewertung der Verwendung der Ressourcen ermöglichen. 

Während die primäre Zuständigkeit für Prävention, Vorsorge und Bewältigung bei 

Cybersicherheitsvorfällen und -krisen bei den Mitgliedstaaten liegt, fördert der 

Cybernotfallmechanismus die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 

Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV).  
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(29) Der Cybernotfallmechanismus sollte die Mitgliedstaaten in Ergänzung ihrer eigenen 

Maßnahmen und Ressourcen sowie anderer bestehender Unterstützungsoptionen – wie der 

von der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) im Einklang mit 

ihrem Mandat bereitgestellten Dienste, der koordinierten Reaktion und der Unterstützung 

durch das CSIRTs-Netz, der Unterstützung der Eindämmung durch das EU-CyCLONe-

Netz sowie der Amtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten, auch im Zusammenhang mit 

Artikel 42 Absatz 7 EUV, der SSZ-Teams für die rasche Reaktion auf Cybervorfälle15▌ – 

im Falle einer Reaktion auf schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle und 

Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes sowie der anschließenden anfänglichen 

Wiederherstellung unterstützen. Er sollte der Notwendigkeit Rechnung tragen, dass 

spezialisierte Mittel zur Verfügung stehen müssen, um die Abwehrbereitschaft und die 

Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle sowie die anschließende Wiederherstellung in der 

gesamten Union und in mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittländern 

zu unterstützen. 

                                                 
15 Beschluss (GASP) 2017/2315 des Rates vom 11. Dezember 2017 über die Begründung der 

Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) und über die Liste der daran 
teilnehmenden Mitgliedstaaten. 
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(30)  Diese Verordnung lässt die Verfahren und Rahmen für die Koordinierung der 

Krisenreaktion auf Unionsebene, insbesondere das mit dem Beschluss Nr. 1313/2013/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates eingerichtete Katastrophenschutzverfahren 

der Union16, die Integrierte EU-Regelung für die politische Reaktion auf Krisen gemäß 

dem Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1993 des Rates17 (IPCR), die 

Empfehlung 2017/1584 der Kommission18 und die Richtlinie (EU) 2022/2555 unberührt. 

Die Unterstützung im Rahmen des Cybernotfallmechanismus kann die im Rahmen der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik geleistete Hilfe ergänzen, auch durch die Teams für die rasche 

Reaktion auf Cybervorfälle, wobei dem zivilen Charakter des Mechanismus Rechnung 

zu tragen ist. Die Unterstützung im Rahmen des Cybernotfallmechanismus kann 

Maßnahmen ▌ergänzen, die im Zusammenhang mit Artikel 42 Absatz 7 EUV 

▌durchgeführt werden, einschließlich der Hilfe, die ein Mitgliedstaat einem anderen 

Mitgliedstaat leistet, die Teil der gemeinsamen Reaktion der Union und der 

Mitgliedstaaten sind oder die in den in Artikel 222 AEUV genannten Situationen 

durchgeführt werden. Die Umsetzung dieser Verordnung sollte gegebenenfalls auch mit 

der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Instrumentariums für die 

Cyberdiplomatie koordiniert werden.  

                                                 
16 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 924). 

17 Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1993 des Rates vom 11. Dezember 2018 über die 
Integrierte EU-Regelung für die politische Reaktion auf Krisen (ABl. L 320 vom 
17.12.2018, S. 28). 

18 Empfehlung (EU) 2017/1584 der Kommission vom 13. September 2017 für eine 
koordinierte Reaktion auf große Cybersicherheitsvorfälle und -krisen (ABl. L 239 vom 
19.9.2017, S. 36). 
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(31) Die im Rahmen dieser Verordnung geleistete Hilfe sollte die von den Mitgliedstaaten auf 

nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen unterstützen und ergänzen. Dazu sollte für eine 

enge Zusammenarbeit und Konsultation zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission, 

der ENISA und gegebenenfalls dem ECCC gesorgt werden. Wenn ein Mitgliedstaat 

Unterstützung im Rahmen des Cybernotfallmechanismus beantragt, sollte er einschlägige 

Informationen bereitstellen, die den Unterstützungsbedarf begründen. 

(32) Gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555 müssen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere 

Behörden für das Cyberkrisenmanagement benennen oder einrichten und sicherstellen, 

dass sie über angemessene Ressourcen verfügen, um die ihnen übertragenen Aufgaben 

wirksam und effizient ausführen zu können. Ferner werden die Mitgliedstaaten darin dazu 

verpflichtet, Kapazitäten, Mittel und Verfahren zu ermitteln, die im Fall einer Krise 

eingesetzt werden können, sowie einen nationalen Plan für die Reaktion auf 

Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes und auf Cyberkrisen aufzustellen, in dem die 

Ziele und Modalitäten für das Management von Cybersicherheitsvorfällen großen 

Ausmaßes und Cyberkrisen festgelegt sind. Überdies sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

ein oder mehrere CSIRTs einzurichten, die mit der Bewältigung von Sicherheitsvorfällen 

nach einem genau festgelegten Ablauf betraut sind und mindestens die in den 

Anwendungsbereich der genannten Richtlinie fallenden Sektoren, Teilsektoren und Arten 

von Einrichtungen abdecken, und dafür zu sorgen, dass sie mit angemessenen Ressourcen 

ausgestattet sind, damit sie die ihnen übertragenen Aufgaben wirksam wahrnehmen 

können. Diese Verordnung lässt die Rolle der Kommission bei der Sicherstellung der 

Einhaltung der Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2022/2555 durch die 

Mitgliedstaaten unberührt. Im Rahmen des Cybernotfallmechanismus sollte Unterstützung 

für Maßnahmen zur Stärkung der Abwehrbereitschaft sowie für Maßnahmen zur Reaktion 

auf Sicherheitsvorfälle bereitgestellt werden, um die Auswirkungen von schwerwiegenden 

Cybersicherheitsvorfällen und Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes abzumildern, 

die anfängliche Wiederherstellung zu unterstützen ▌oder die grundlegenden Funktionen 

der von Einrichtungen, die in Sektoren mit hoher Kritikalität oder anderen kritischen 

Sektoren tätig sind, erbrachten Dienste wiederherzustellen. 
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(33) Im Rahmen der Vorsorgemaßnahmen sollten – unter anderem durch Übungs- und 

Schulungsmaßnahmen – koordinierte Tests und eine entsprechende Bewertung der 

Cybersicherheit von in ▌Sektoren mit hoher Kritikalität tätigen Einrichtungen gemäß der 

Richtlinie (EU) 2022/2555 unterstützt werden, um einen kohärenten Ansatz zu fördern und 

die Sicherheit in der gesamten Union und ihrem Binnenmarkt zu erhöhen. Dazu sollte die 

Kommission nach Konsultation der ENISA▌, der durch die Richtlinie (EU) 2022/2555 

eingesetzten NIS-Kooperationsgruppe und von EU-CyCLONe regelmäßig einschlägige 

Sektoren oder Teilsektoren festlegen, die für eine finanzielle Unterstützung für 

koordinierte Tests auf Unionsebene in Betracht kommen sollen. Die Sektoren oder 

Teilsektoren sollten aus Anhang I der Richtlinie (EU) 2022/2555 („Sektoren mit hoher 

Kritikalität“) ausgewählt werden. Die koordinierten Tests sollten auf gemeinsamen 

Risikoszenarien und -methoden beruhen. Auch angesichts der Notwendigkeit, 

Doppelarbeit zu vermeiden, sollten bei der Auswahl der Sektoren und der Entwicklung von 

Risikoszenarien einschlägige unionsweite Risikobewertungen und -szenarien 

berücksichtigt werden, darunter etwa die in den Schlussfolgerungen des Rates zur 

Entwicklung der Cyberabwehr der Europäischen Union geforderten Risikobewertungen 

und -szenarien durch die Kommission, den Hohen Vertreter und die NIS-

Kooperationsgruppe in Abstimmung mit den einschlägigen zivilen und militärischen 

Einrichtungen und Agenturen sowie bestehenden Netzwerken wie EU-CyCLONe; dazu 

zählen auch die Risikobewertung von Kommunikationsnetzen und -infrastrukturen, die im 

gemeinsamen Ministeraufruf von Nevers gefordert und von der NIS-Kooperationsgruppe 

mit Unterstützung der Kommission und der ENISA und in Zusammenarbeit mit dem 

Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) 

durchgeführt wird, die gemäß Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2022/2555 durchzuführenden 

koordinierten Risikobewertungen und das Testen der digitalen operationalen Resilienz 

gemäß der Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates19. Bei 

der Auswahl der Sektoren sollte auch der Empfehlung des Rates für eine unionsweite 

koordinierte Vorgehensweise zur Stärkung der Resilienz kritischer Infrastrukturen 

Rechnung getragen werden. 

                                                 
19 Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) 
Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011. 
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(34) Darüber hinaus sollte der Cybernotfallmechanismus Unterstützung für andere 

Vorsorgemaßnahmen und die Abwehrbereitschaft in anderen Sektoren bieten, die nicht 

von den koordinierten Tests von in ▌Sektoren mit hoher Kritikalität oder anderen 

kritischen Sektoren tätigen Einrichtungen erfasst werden. Diese Maßnahmen könnten 

verschiedene Arten nationaler Vorsorgemaßnahmen umfassen. 
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(35) Erhalten die Mitgliedstaaten Finanzhilfen zur Unterstützung von Maßnahmen in Bezug 

auf die Abwehrbereitschaft, können sich in Sektoren mit hoher Kritikalität tätige 

Einrichtungen an diesen Maßnahmen auf freiwilliger Basis beteiligen. Es hat sich 

bewährt, dass teilnehmende Einrichtungen im Anschluss an solche Maßnahmen einen 

Abhilfeplan für die Umsetzung von sich möglicherweise daraus ergebenden 

Empfehlungen für spezifische Maßnahmen, sodass die Maßnahme in Bezug auf die 

Abwehrbereitschaft ihren gesamten Mehrwert entfalten kann. Zwar ist es wichtig, dass 

die Mitgliedstaaten teilnehmende Einrichtungen im Rahmen dieser Maßnahmen zur 

Erstellung und Umsetzung solcher Abhilfepläne auffordern, doch sind die 

Mitgliedstaaten aufgrund der vorliegenden Verordnung weder verpflichtet noch befugt, 

solche Forderungen durchzusetzen. Diese Forderungen lassen die Anforderungen an 

Einrichtungen sowie die Aufsichtsbefugnisse der zuständigen Behörden gemäß der 

Richtlinie (EU) 2022/2555 unberührt. 
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(36) Über den Cybernotfallmechanismus sollte auch Unterstützung für Maßnahmen zur 

Reaktion auf Sicherheitsvorfälle bereitgestellt werden, um die Auswirkungen von 

schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen und Cybersicherheitsvorfällen großen 

Ausmaßes abzumildern, die anfängliche Wiederherstellung zu unterstützen oder die 

Funktionsfähigkeit wesentlicher Dienste wiederherzustellen. Gegebenenfalls sollte er das 

UCPM ergänzen, um einen umfassenden Ansatz für die Bewältigung der Folgen von 

Cybervorfällen für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. 

(37) Der Cybernotfallmechanismus sollte Mitgliedstaaten bei der technischen Unterstützung 

eines anderen, von einem schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfall oder 

Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes betroffenen Mitgliedstaat helfen, auch mithilfe 

von CSIRTs▌ gemäß Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2022/2555. 

Mitgliedstaaten, die eine solche Unterstützung leisten, sollten die Möglichkeit haben, die 

Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit der Entsendung von Sachverständigenteams 

im Rahmen der Amtshilfe zu beantragen. Die erstattungsfähigen Kosten könnten Reise- 

und Unterbringungskosten sowie Tagegelder für Cybersicherheitsexperten umfassen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202022/2555;Year2:2022;Nr2:2555&comp=


 

 1296

(38) Da private Unternehmen bei der Erkennung von, der Abwehrbereitschaft gegenüber 

und der Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes eine wesentliche Rolle 

spielen, ist es wichtig, den Wert einer freiwilligen unentgeltlichen Zusammenarbeit mit 

solchen Unternehmen anzuerkennen, bei der diese Unternehmen bei 

Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes und einem Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes gleichwertigen Vorfällen sowie bei diesbezüglichen Krisen Dienste anbieten, 

ohne dafür eine Vergütung zu verlangen. Die ENISA könnte in Zusammenarbeit mit 

EU-CyCLONe die Entwicklung solcher unentgeltlichen Initiativen überwachen und 

deren Vereinbarkeit mit den gemäß dieser Verordnung für vertrauenswürdige Anbieter 

geltenden Kriterien unterstützen, auch in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit und die 

Erfahrung von Unternehmen und ihre Fähigkeit, sensible Informationen auf sichere 

Weise zu verarbeiten. 
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(39) Im Interesse einer wirksamen Verwendung von Unionsmitteln sollten vorab zugesagte 

Dienste im Einklang mit dem entsprechenden Vertrag in Dienste in Bezug auf die 

Abwehrbereitschaft im Zusammenhang mit der Prävention von und der Reaktion auf 

Sicherheitsvorfälle umgewandelt werden, falls diese vorab zugesagten Dienste während 

des Zeitraums, für den sie vorab zugesagt wurden, nicht zwecks Reaktion auf 

Sicherheitsvorfälle in Anspruch genommen werden. Die genannten Dienste sollten die 

unter der Leitung des ECCC durchgeführten Maßnahmen in Bezug auf die 

Abwehrbereitschaft ergänzen und sich nicht mit diesen überschneiden.  
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(40) Im Rahmen des Cybernotfallmechanismus sollte schrittweise eine 

Cybersicherheitsreserve auf Unionsebene eingerichtet werden, die aus Diensten 

vertrauenswürdiger Anbieter ▌besteht, um die Reaktion und anfängliche 

Wiederherstellung im Falle von schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen, 

Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes oder einem Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes gleichwertigen Vorfällen mit Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten, die 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union oder mit dem Programm 

„Digitales Europa“ assoziierte Drittländer zu unterstützen. Die EU-

Cybersicherheitsreserve sollte die Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft der betroffenen 

Dienste gewährleisten. Sie sollte daher Dienste umfassen, die vorab zugesagt werden, 

darunter auch abrufbereite Kapazitäten, die kurzfristig eingesetzt werden können. Die 

Dienste der EU-Cybersicherheitsreserve sollten dazu dienen, den nationalen Behörden bei 

der Unterstützung betroffener in ▌Sektoren mit hoher Kritikalität oder anderen kritischen 

Sektoren tätiger Einrichtungen ergänzend zu ihren eigenen Maßnahmen auf nationaler 

Ebene zu helfen. Die Dienste der EU-Cybersicherheitsreserve können auch dazu dienen, 

die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter ähnlichen 

Bedingungen zu unterstützen. Die EU-Cybersicherheitsreserve könnte ferner dazu 

beitragen, die Wettbewerbsposition des Industrie- und des Dienstleistungssektors der 

Digitalwirtschaft in der Union, einschließlich Kleinstunternehmen, kleiner und mittlerer 

Unternehmen sowie Start-up-Unternehmen, zu stärken, unter anderem durch Anreize 

für Investitionen in Forschung und Innovation. Bei der Beschaffung der Dienste für die 

Reserve ist es wichtig, den Europäischen Kompetenzrahmen für Cybersicherheit (ECSF) 

zu berücksichtigen. Wenn die Nutzer Unterstützung aus der EU-Cybersicherheitsreserve 

beantragen, sollten sie ihrem Antrag angemessene Informationen über die betroffene 

Einrichtung und die potenziellen Auswirkungen, Informationen über die beantragten 

Dienste der Reserve sowie Informationen darüber beifügen, welche Unterstützung die 

betroffene Einrichtung auf nationaler Ebene erhält, und dies sollte bei der Prüfung des 

Antrags des Antragstellers berücksichtigt werden. Zur Sicherstellung der 

Komplementarität mit anderen Formen der Unterstützung, die der betroffenen 

Einrichtung zur Verfügung stehen, sollte der Antrag, sofern diese verfügbar sind, 

Informationen über bestehende vertragliche Vereinbarungen über Sicherheitsvorfall-

Notdienste und Dienste zur anfänglichen Wiederherstellung sowie 

Versicherungsverträge, die möglicherweise diese Art von Vorfällen abdecken, umfassen. 
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(41) Anträge auf Unterstützung im Rahmen der EU-Cybersicherheitsreserve, die von den für 

das Cyberkrisenmanagement zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und den 

CSIRTs oder vom CERT-EU im Namen der Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union gestellt werden, sollten vom öffentlichen Auftraggeber geprüft werden, 

bei welchem es sich um die ENISA handelt, insoweit diese mit der Verwaltung und dem 

Betrieb der EU-Cybersicherheitsreserve betraut wurde. Von mit dem Programm 

„Digitales Europa“ assoziierten Drittländern gestellte Anträge auf Unterstützung sollten 

von der Kommission geprüft werden. Die ENISA könnte eine sichere Plattform 

einrichten, um die Einreichung und Bewertung von Anträgen auf Unterstützung zu 

erleichtern.  
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(42) Gehen mehrere Anträge gleichzeitig ein, so sollten diese gemäß den in der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Kriterien priorisiert werden. Mit Blick auf die allgemeinen 

Ziele dieser Verordnung sollten diese Kriterien die Schwere des Sicherheitsvorfalls, die 

Art der betroffenen Einrichtung, die potenziellen Auswirkungen auf betroffene 

Mitgliedstaaten oder Nutzer, den potenziellen grenzüberschreitenden Charakter und das 

Ausbreitungsrisiko sowie die vom Nutzer bereits ergriffenen Maßnahmen zur 

Unterstützung der Reaktion und der anfänglichen Wiederherstellung umfassen. 

Angesichts dieser Ziele und der Tatsache, dass Anträge von Nutzern aus den 

Mitgliedstaaten ausschließlich darauf abzielen sollten, dass unionsweit Einrichtungen, 

die in Sektoren mit hoher Kritikalität oder anderen kritischen Sektoren tätig sind, 

unterstützt werden, sollte den Anträgen von Nutzern aus den Mitgliedstaaten eine 

höhere Priorität eingeräumt werden, wenn zwei oder mehr Anträge auf der Grundlage 

der genannten Kriterien als gleichwertig eingestuft werden. Dies gilt unbeschadet 

etwaiger Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen einschlägiger 

Aufnahmevereinbarungen, Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung der Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu ergreifen. 

www.parlament.gv.at



 

 1301

(43) Die Kommission sollte die Gesamtverantwortung für das einwandfreie Funktionieren 

der EU-Cybersicherheitsreserve tragen. Angesichts der umfangreichen Erfahrungen, 

die die ENISA im Zusammenhang mit der Aktion zur Förderung der Cybersicherheit 

gesammelt hat, ist die ENISA die für die Umsetzung der EU-Cybersicherheitsreserve am 

besten geeignete Agentur, weshalb die Kommission die ENISA teilweise oder, sofern die 

Kommission dies für angezeigt hält, gänzlich mit dem Betrieb und der Verwaltung der 

EU-Cybersicherheitsreserve betrauen sollte. Diese Betrauung sollte im Einklang mit den 

geltenden Vorschriften der Verordnung (EU) 2018/1046 erfolgen und insbesondere an 

die Erfüllung der einschlägigen Bedingungen für die Unterzeichnung einer 

Beitragsvereinbarung geknüpft sein. Alle Aspekte des Betriebs und der Verwaltung der 

EU-Cybersicherheitsreserve, mit denen die ENISA nicht betraut wurde, sollten direkt 

durch die Kommission verwaltet werden, auch vor der Unterzeichnung der 

Beitragsvereinbarung. 
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(44) Bei der Einrichtung und dem Einsatz der EU-Cybersicherheitsreserve sowie bei 

entsprechenden Nachbereitungen sollten die Mitgliedstaaten eine zentrale Rolle spielen. 

Da die Verordnung (EU) 2021/694 der einschlägige Basisrechtsakt für Maßnahmen zur 

Umsetzung der EU-Cybersicherheitsreserve ist, sollten die im Rahmen der EU-

Cybersicherheitsreserve durchgeführten Maßnahmen in den in Artikel 24 der 

Verordnung (EU) 2021/694 genannten einschlägigen Arbeitsprogrammen vorgesehen 

werden. Gemäß Artikel 24 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/694 sollten diese 

Arbeitsprogramme von der Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten nach 

dem in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Prüfverfahren 

angenommen werden. Darüber hinaus sollte die Kommission in Abstimmung mit der 

NIS-Kooperationsgruppe die Prioritäten sowie den weiteren Entwicklungsprozess der 

EU-Cybersicherheitsreserve festlegen. 
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(45) Die im Rahmen der EU-Cybersicherheitsreserve geschlossenen Verträge sollten die 

Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen sowie die bereits bestehenden 

Verpflichtungen zwischen der betroffenen Einrichtung bzw. den Nutzern und dem 

Diensteanbieter unberührt lassen. 
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(46) Im Hinblick auf die Auswahl privater Dienstleister für die Bereitstellung von Diensten im 

Rahmen der EU-Cybersicherheitsreserve muss eine Reihe von Mindestkriterien festgelegt 

werden, die in die Ausschreibung für die Auswahl dieser Anbieter aufgenommen werden 

sollten, damit die Bedürfnisse der Behörden und der in ▌Sektoren mit hoher Kritikalität 

oder anderen kritischen Sektoren tätigen Einrichtungen in den Mitgliedstaaten erfüllt 

werden. Um den besonderen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, 

sollte der öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung von Diensten für die EU-

Cybersicherheitsreserve gegebenenfalls zusätzliche Auswahlkriterien entwickeln, die 

über die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Kriterien hinausgehen. Es ist 

wichtig, die Beteiligung kleinerer, auf regionaler und lokaler Ebene tätiger Anbieter zu 

fördern. 
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(47) Bei der Auswahl von in die Reserve einzubeziehenden Anbietern sollte der öffentliche 

Auftraggeber darauf hinwirken, dass die Reserve insgesamt betrachtet Anbieter umfasst, 

die den sprachlichen Erfordernissen der Nutzer gerecht werden können. Zu diesem 

Zweck sollte sich der öffentliche Auftraggeber vor der Ausarbeitung von 

Ausschreibungsbedingungen erkundigen, ob die potenziellen Nutzer der Reserve 

spezifische sprachliche Erfordernisse haben, damit die Unterstützungsdienste im 

Rahmen der Reserve in einer Amtssprache der Union oder der Mitgliedstaaten erbracht 

werden können, die von dem Nutzer bzw. der betroffenen Einrichtung verstanden wird. 

Wenn ein Nutzer in Bezug auf Unterstützungsdienste im Rahmen der Reserve mehr als 

eine Sprache benötigt und die Dienste für diesen Nutzer in den entsprechenden 

Sprachen beschafft wurden, sollte der Nutzer in seinem Antrag auf Unterstützung im 

Rahmen der Reserve angeben können, in welcher dieser Sprachen die Dienste in Bezug 

auf den spezifischen Vorfall, für den der Antrag gestellt wird, erbracht werden sollten. 

(48) Zur Unterstützung der Einrichtung der EU-Cybersicherheitsreserve ist es wichtig, dass die 

Kommission ▌die ENISA mit der Ausarbeitung eines Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung gemäß der Verordnung (EU) 2019/881 für verwaltete 

Sicherheitsdienste in den vom Cybernotfallmechanismus abgedeckten Bereichen 

beauftragt. 
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(49) Um die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Förderung einer gemeinsamen 

Lageerfassung, die Stärkung der Resilienz der Union und die Ermöglichung einer 

wirksamen Reaktion auf schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle und 

Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes, zu unterstützen, sollten die Kommission oder 

EU-CyCLONe▌ die ENISA mit Zustimmung der betroffenen Mitgliedstaaten 

beauftragen können, Bedrohungen, bekannte ausnutzbare Schwachstellen und 

Eindämmungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem bestimmten schwerwiegenden 

Cybersicherheitsvorfall oder Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes zu überprüfen und 

zu bewerten. Nach Abschluss der Überprüfung und Bewertung eines Sicherheitsvorfalls 

sollte die ENISA in Zusammenarbeit mit dem betroffenen Mitgliedstaat, den 

einschlägigen Beteiligten, einschließlich Vertretern des Privatsektors, ▌der Kommission 

und anderer einschlägiger Organe, Einrichtungen und sonstiger Stellen der EU, einen 

Bericht über die Überprüfung des Sicherheitsvorfalls erstellen. Aufbauend auf der 

Zusammenarbeit mit Interessenträgern, einschließlich des Privatsektors, sollte der Bericht 

über die Überprüfung bestimmter Sicherheitsvorfälle darauf abzielen, die Ursachen, 

Auswirkungen und Maßnahmen zur Eindämmung eines Sicherheitsvorfalls nach seinem 

Auftreten zu bewerten. Besonderes Augenmerk sollte auf die Beiträge und Erkenntnisse 

gelegt werden, die von den Anbietern verwalteter Sicherheitsdienste übermittelt werden, 

die die in dieser Verordnung geforderten Bedingungen der größtmöglichen beruflichen 

Integrität, Unparteilichkeit und des erforderlichen technischen Fachwissens erfüllen. Der 

Bericht sollte an EU-CyCLONe, das CSIRTs-Netz und die Kommission übermittelt 

werden und in ihre Arbeit sowie in die Arbeit der ENISA einfließen. Betrifft der Vorfall 

ein mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziiertes Drittland, so sollte die 

Kommission den Bericht auch dem Hohen Vertreter übermitteln. 
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(50) Angesichts des unvorhersehbaren Charakters von Cybersicherheitsangriffen und der 

Tatsache, dass sie häufig nicht auf ein bestimmtes geografisches Gebiet beschränkt sind 

und ein hohes Ausbreitungsrisiko bergen, trägt die Stärkung der Resilienz von 

Nachbarländern und ihrer Fähigkeit, wirksam auf schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle und Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes zu reagieren, 

auch zum Schutz der Union als Ganzes bei, insbesondere ihres Binnenmarkts und ihrer 

Industrie. Durch derartige Aktivitäten könnte ein zusätzlicher Beitrag zur 

Cyberdiplomatie der EU geleistet werden. Daher können mit dem Programm „Digitales 

Europa“ assoziierte Drittländer▌ in ihrem gesamten Hoheitsgebiet oder in Teilen davon 

aus der EU-Cybersicherheitsreserve unterstützt werden, sofern dies in dem Abkommen 

über die Assoziierung des betreffenden Drittlands mit dem Programm „Digitales Europa“ 

vorgesehen ist. Die Fördermittel für mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte 

Drittländer sollten von der Union im Rahmen einschlägiger Partnerschafts- und 

Finanzierungsinstrumente für diese Länder gewährt werden. Die Unterstützung sollte 

Dienste im Bereich der Reaktion und anfänglichen Wiederherstellung im Falle von 

schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen und Cybersicherheitsvorfällen großen 

Ausmaßes abdecken.  
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(51) Die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen für die EU-Cybersicherheitsreserve 

und für vertrauenswürdige Anbieter sollten auch bei der Unterstützung der mit dem 

Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittländer gelten. Mit dem Programm 

„Digitales Europa“ assoziierte Drittländer sollten Dienste im Rahmen der EU-

Cybersicherheitsreserve beantragen können, wenn es sich bei den betroffenen 

Einrichtungen, für die sie Unterstützung im Rahmen der EU-Cybersicherheitsreserve 

beantragen, um Einrichtungen handelt, die in Sektoren mit hoher Kritikalität oder 

anderen kritischen Sektoren tätig sind, und wenn die festgestellten Sicherheitsvorfälle zu 

erheblichen operativen Störungen oder Ausbreitungseffekten der Union führen 

könnten. Mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte Drittländer sollten nur 

dann Unterstützung erhalten können, wenn eine solche Unterstützung in dem 

Abkommen über ihre Assoziierung mit dem Programm „Digitales Europa“ ausdrücklich 

vorgesehen ist. Darüber hinaus sollten solche Drittländer nur dann weiterhin für 

Unterstützung in Betracht kommen, wenn drei Kriterien erfüllt sind. Erstens sollte das 

Drittland die einschlägigen Bestimmungen des genannten Abkommens uneingeschränkt 

einhalten. Zweitens sollte das Drittland angesichts des komplementären Charakters der 

Reserve angemessene Schritte zur Vorbereitung auf schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle, Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes und einem 

Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertige Vorfälle unternommen haben. 

Drittens sollte die Bereitstellung von Unterstützung im Rahmen der Reserve im 

Einklang mit der Politik der Union gegenüber dem betroffenen Land, ihren allgemeinen 

Beziehungen zu diesem Land sowie mit ihren anderweitigen Sicherheitsstrategien 

erfolgen. Bei der Überprüfung der Einhaltung dieses dritten Kriteriums sollte die 

Kommission den Hohen Vertreter konsultieren, um bezüglich der Gewährung einer 

solchen Unterstützung für eine Abstimmung mit der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik zu sorgen.  
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(52) Die Unterstützung von mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittländern 

kann Auswirkungen auf die Beziehungen zu Drittländern sowie auf die 

Sicherheitspolitik der Union haben, auch im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Daher 

sollten dem Rat Durchführungsbefugnisse in Bezug darauf übertragen werden, die 

Gewährung einer solchen Unterstützung zu genehmigen und den Zeitraum festzulegen, 

in dem die Unterstützung bereitgestellt werden kann. Der Rat sollte auf der Grundlage 

eines Vorschlags der Kommission tätig werden und dabei die Überprüfung der 

Einhaltung der drei Kriterien durch die Kommission gebührend berücksichtigen. 

Gleiches gilt für Verlängerungen solcher Rechtsakte sowie für ordentliche Vorschläge 

zu ihrer Änderung oder Aufhebung. Ist der Rat ausnahmsweise der Auffassung, dass 

sich die Umstände in Bezug auf das dritte Kriterium erheblich geändert haben, so sollte 

er von sich aus – ohne eine vorherige Vorlage eines Vorschlags durch die Kommission – 

tätig werden können. Im Falle solcher erheblichen Änderungen ist es wahrscheinlich, 

dass dringendes Handeln erforderlich ist, dass es zu besonders weitreichenden 

Auswirkungen auf die Beziehungen zu Drittländern kommt und dass es keiner 

vorherigen eingehenden Prüfung durch die Kommission bedarf. Darüber hinaus sollte 

die Kommission im Zusammenhang mit derartigen Anträgen und einer derartigen 

Unterstützung mit dem Hohen Vertreter zusammenarbeiten. Die Kommission sollte 

zudem etwaige Stellungnahmen der ENISA zu den jeweiligen Anträgen und der 

jeweiligen Unterstützung berücksichtigen. Die Kommission sollte den Rat über das 

Ergebnis der Prüfung der Anträge, einschließlich der diesbezüglichen einschlägigen 

Erwägungen, sowie über die erbrachten Dienste unterrichten. 
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(53) Unbeschadet der Vorschriften über den Jahreshaushaltsplan der Union gemäß den 

Verträgen sollte die Kommission bei der Bewertung des Haushalts- und Personalbedarfs 

der ENISA den sich aus der vorliegenden Verordnung ergebenden Verpflichtungen 

Rechnung tragen. 
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(54) In der am 18. April 2023 veröffentlichten Mitteilung der Kommission über die Akademie 

für Cybersicherheitskompetenzen wird anerkannt, dass ein Mangel an qualifizierten 

Fachkräften herrscht. Solche Fachkräfte werden benötigt, damit die Ziele der 

vorliegenden Verordnung erreicht werden können. Die EU braucht dringend Fachkräfte 

mit den Kompetenzen und Fähigkeiten, die nötig sind, um Cyberangriffe zu verhindern 

und zu entdecken, davon abzuschrecken, die EU und ihre wichtigste Infrastruktur 

dagegen zu verteidigen und ihre Resilienz sicherzustellen. Zu diesem Zweck ist es 

wichtig, die Zusammenarbeit zwischen den Interessenträgern, einschließlich aus dem 

Privatsektor, der Wissenschaft und dem öffentlichen Sektor, zu fördern. Ebenso wichtig 

ist es, dass in allen Gebieten der Union Synergien in Bezug auf Investitionen in die 

allgemeine und berufliche Bildung geschaffen werden, um die Konzipierung von 

Schutzvorkehrungen zu fördern, damit die Abwanderung hoch qualifizierter Kräfte 

verhindert wird und sich die Qualifikationslücke in gewissen Regionen nicht stärker 

vergrößert als in anderen. Es ist dringend erforderlich, die Qualifikationslücke auf dem 

Gebiet der Cybersicherheit zu schließen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der 

Verringerung des Geschlechtergefälles bei den Fachkräften im Bereich der 

Cybersicherheit liegen sollte, damit die Präsenz von Frauen im Bereich der digitalen 

Governance und ihre Beteiligung an den diesbezüglichen Gestaltungsprozessen gestärkt 

wird. 
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(55) Für die Förderung der Innovation im digitalen Binnenmarkt ist es wichtig, die 

Forschung und Innovation (FuI) auf dem Gebiet der Cybersicherheit zu stärken. Auf 

diese Weise wird zur Stärkung der Resilienz der Mitgliedstaaten und zur offenen 

strategischen Autonomie der Union und somit zu zwei Zielen der vorliegenden 

Verordnung beigetragen. Synergien sind von entscheidender Bedeutung, um die 

Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den verschiedenen Interessenträgern, 

einschließlich aus dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft, zu 

stärken. 

(56) Die vorliegende Verordnung sollte den in der Europäischen Erklärung zu den digitalen 

Rechten und Grundsätzen für die digitale Dekade vorgesehenen Verpflichtungen in 

Bezug auf den Schutz der Interessen der Demokratien, Bürgerinnen und Bürger, 

Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen vor Cybersicherheitsrisiken und 

Cyberkriminalität, darunter Datenschutzverletzungen und Identitätsdiebstahl bzw. -

manipulation, Rechnung tragen. 
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(57) Zur Änderung bestimmter nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 

erlassen, in denen die Art und die Anzahl der für die EU-Cybersicherheitsreserve 

benötigten Notfalldienste festgelegt werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 

Sachverständigenebene, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung20 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten das Europäische Parlament und 

der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten 

erhalten, und ihre Sachverständigen sollten systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission haben, die mit der Vorbereitung der 

delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(58) Zur Sicherstellung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug darauf übertragen werden, die 

Verfahrensmodalitäten für die Zuweisung von Unterstützungsdiensten im Rahmen der 

EU-Cybersicherheitsreserve näher zu spezifizieren.▌ Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates21 ausgeübt werden. 

                                                 
20  Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der 

Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj). 

21 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj). 
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(59) Die Kommission sollte die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen regelmäßig 

einer Bewertung unterziehen. Die erste Bewertung sollte binnen zwei Jahren nach dem 

Geltungsbeginn dieser Verordnung durchgeführt werden, während anschließende 

Bewertungen mindestens alle vier Jahre erfolgen sollten, wobei es den Zeitplan für die 

Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens zu berücksichtigen gilt. Die 

Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

erzielten Fortschritte übermitteln. Bei der Bewertung der verschiedenen erforderlichen 

Elemente, einschließlich des Umfangs der im Rahmen des europäischen Warnsystems 

für Cybersicherheit ausgetauschten Informationen, sollte sich die Kommission 

ausschließlich auf Informationen stützen, die ohne Weiteres verfügbar sind oder 

freiwillig bereitgestellt werden. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen sowie im 

Interesse der Kontinuität und Weiterentwicklung der in dieser Verordnung 

vorgesehenen Maßnahmen in der Zeit nach 2027, ist es wichtig, dass die Kommission 

die Notwendigkeit prüft, im mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2028-2034 

angemessene Haushaltsmittel vorzusehen. 

(60) Das Ziel dieser Verordnung kann besser auf Unionsebene als durch die Mitgliedstaaten 

erreicht werden. Die Union kann daher im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union niedergelegt sind, tätig werden. Diese Verordnung geht nicht über das zur 

Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus — 

 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I 

ALLGEMEINE ZIELE, GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN  

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) In dieser Verordnung werden Maßnahmen zur Stärkung der Kapazitäten in der Union für 

die Erkennung, Vorsorge und Bewältigung von Cybersicherheitsbedrohungen und -

vorfällen festgelegt, und zwar insbesondere durch 

a) die Einrichtung eines europaweiten Netzes von Cyber-Hubs („europäisches 

Warnsystem für Cybersicherheit“), um ▌Fähigkeiten zur koordinierten Erkennung 

und gemeinsamen Lageerfassung aufzubauen und zu verbessern; 

b) die Einrichtung eines Cybernotfallmechanismus zur Unterstützung der 

Mitgliedstaaten und anderer Nutzer bei der Vorsorge für, Bewältigung und 

Eindämmung der Auswirkungen von und Einleitung der Wiederherstellung nach 

schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen, Cybersicherheitsvorfällen großen 

Ausmaßes und einem Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertigen 

Vorfällen; 

c) die Einrichtung eines europäischen Überprüfungsmechanismus für 

Cybersicherheitsvorfälle zur Überprüfung und Bewertung von schwerwiegenden 

Cybersicherheitsvorfällen und Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes. 
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(2) Mit dieser Verordnung werden die allgemeinen Ziele verfolgt, die Wettbewerbsposition 

des Industrie- und des Dienstleistungssektors der Digitalwirtschaft in der Union, 

einschließlich Kleinstunternehmen, kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Start-up-

Unternehmen, zu stärken und zur technologischen Souveränität und offenen 

strategischen Autonomie der Union im Bereich der Cybersicherheit beizutragen, unter 

anderem durch die Förderung von Innovationen im digitalen Binnenmarkt. Diese Ziele 

werden durch eine Stärkung der Solidarität auf Unionsebene, des 

Cybersicherheitsökosystems und der Cyberresilienz der Mitgliedstaaten sowie durch die 

Entwicklung der Fähigkeiten, des Fachwissens und der Kompetenzen von Fachkräften 

im Bereich der Cybersicherheit verfolgt.  
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(2a) Zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele werden die folgenden spezifischen Ziele 

verfolgt:  

a) Stärkung der gemeinsamen koordinierten Fähigkeiten der Union zur Erkennung und 

gemeinsamen Lageerfassung im Bereich der Cyberbedrohungen und ‑vorfälle▌; 

b) Stärkung der Abwehrbereitschaft der in ▌Sektoren mit hoher Kritikalität und 

anderen kritischen Sektoren tätigen Einrichtungen in der gesamten Union und 

Stärkung der Solidarität durch den Aufbau von Kapazitäten für koordinierte Tests 

der Abwehrbereitschaft, für die Reaktion auf schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle, Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes und einem 

Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertige Vorfälle sowie für die 

anschließende Wiederherstellung, u. a. durch die Möglichkeit, Unionsunterstützung 

für die Bewältigung von Cybersicherheitsvorfällen auch mit dem Programm 

„Digitales Europa“ assoziierten Drittländern▌ zur Verfügung zu stellen;  

c) Stärkung der Resilienz der Union und Leistung eines Beitrags zu einer wirksamen 

Bewältigung durch die Überprüfung und Bewertung von schwerwiegenden 

Cybersicherheitsvorfällen und Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes, 

einschließlich der Gewinnung von Erkenntnissen und gegebenenfalls der 

Formulierung von Empfehlungen. 

▌ 
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(2b) Die Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung werden unter gebührender 

Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten durchgeführt und ergänzen 

die Tätigkeiten des CSIRTs-Netzes, der NIS-Kooperationsgruppe und von EU-

CyCLONe. 

(3) Diese Verordnung lässt die grundlegenden staatlichen Funktionen der Mitgliedstaaten, 

darunter auch die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit, unberührt. 

Insbesondere die nationale Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige Verantwortung der 

einzelnen Mitgliedstaaten. 

(4) Der Austausch von Informationen, die gemäß Unions- oder nationalen Vorschriften 

vertraulich sind, wird auf den Austausch solcher Daten beschränkt, die für den Zweck 

dieses Austauschs relevant und verhältnismäßig sind. Beim Austausch solcher 

Informationen im Rahmen der vorliegenden Verordnung werden die Vertraulichkeit der 

Informationen gewahrt sowie die Sicherheit und die geschäftlichen Interessen der 

betreffenden kritischen Einrichtungen geschützt. Dies umfasst nicht die Bereitstellung 

von Informationen, deren Offenlegung wesentlichen Interessen der Mitgliedstaaten im 

Bereich der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit oder der Verteidigung 

zuwiderlaufen würde. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

1. „grenzübergreifender Cyber-Hub“ ▌ist eine durch eine schriftliche 

Konsortialvereinbarung eingerichtete länderübergreifende Plattform, auf der nationale 

Cyber-Hubs aus mindestens drei Mitgliedstaaten▌ in einer koordinierten Netzstruktur 

zusammenarbeiten und die dazu bestimmt ist, die Überwachung, Erkennung und Analyse 

von Cyberbedrohungen zu verbessern, Cybersicherheitsvorfälle zu verhindern und die 

Gewinnung ▌von Erkenntnissen in Bezug auf Cyberbedrohungen zu unterstützen, 

insbesondere durch den Austausch relevanter – und gegebenenfalls anonymisierter – 

Daten und Informationen ▌sowie die gemeinsame Nutzung modernster Instrumente und 

die gemeinsame Entwicklung von Erkennungs-, Analyse-, Präventions- und 

Schutzfähigkeiten gegenüber Cyberangriffen in einem vertrauenswürdigen Umfeld;  

▌ 
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2. „Aufnahmekonsortium“ ist ein Konsortium aus beteiligten Mitgliedstaaten, die 

▌vereinbart haben, einen grenzübergreifenden Cyber-Hub einzurichten und zu betreiben 

und hierzu an der Beschaffung von Instrumenten, Infrastrukturen und Diensten 

mitzuwirken;  

3. „CSIRT“ ist ein gemäß Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2022/2555 benanntes oder 

eingerichtetes Computer-Notfallteam (CSIRT); 

4. „Einrichtung“ ist eine Einrichtung im Sinne des Artikels 6 Nummer 38 der Richtlinie 

(EU) 2022/2555; 

5. „in ▌Sektoren mit hoher Kritikalität oder anderen kritischen Sektoren tätige 

Einrichtungen“ bezeichnet die Arten von Einrichtungen, die in den Anhängen I und II der 

Richtlinie (EU) 2022/2555 aufgeführt sind; 

6. „Bewältigung von Sicherheitsvorfällen“ ist die Bewältigung von Sicherheitsvorfällen im 

Sinne des Artikels 6 Nummer 8 der Richtlinie (EU) 2022/2555; 

7. „Risiko“ ist ein Risiko im Sinne des Artikels 6 Nummer 9 der Richtlinie 

(EU) 2022/2555; 

8. „Cyberbedrohung“ ist eine Cyberbedrohung im Sinne des Artikels 2 Nummer 8 der 

Verordnung (EU) 2019/881; 
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9. „Sicherheitsvorfall“ ist ein Sicherheitsvorfall im Sinne des Artikels 6 Nummer 6 der 

Richtlinie (EU) 2022/2555; 

10. „schwerwiegender Cybersicherheitsvorfall“ ist ein Cybersicherheitsvorfall, der die 

Kriterien in Artikel 23 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2022/2555 erfüllt; 

11. „Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes“ ist ein Sicherheitsvorfall im Sinne des 

Artikels 6 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2022/2555; 

12. „einem Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertiger Vorfall“ ist im Falle 

von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union ein schwerwiegender 

Sicherheitsvorfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 8 der Verordnung (EU, 

Euratom) 2023/2841 des Europäischen Parlaments und des Rates22 und im Falle von 

mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittländern ein Sicherheitsvorfall, 

der eine Störung verursacht, deren Ausmaß die Reaktionsfähigkeit eines mit dem 

Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittlands übersteigt; 

13. „mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziiertes Drittland“ ist ein Drittland, das mit 

der Union ein Abkommen geschlossen hat, die seine Teilnahme am Programm 

„Digitales Europa“ gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2021/694 ermöglicht; 

                                                 
22 Verordnung (EU, EURATOM) 2023/2841 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2023 zur Festlegung von Maßnahmen für ein hohes gemeinsames 
Cybersicherheitsniveau in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
(ABl. L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj). 
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14. „öffentlicher Auftraggeber“ ist die Kommission oder, insoweit die ENISA gemäß 

Artikel 12 Absatz 6 der vorliegenden Verordnung mit der Verwaltung und dem Betrieb 

der EU-Cybersicherheitsreserve betraut wurde, die ENISA; 

  

15. „Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste“ ist ein Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste 

im Sinne des Artikels 6 Nummer 40 der Richtlinie (EU) 2022/2555; 

16. „vertrauenswürdige Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste“ sind Anbieter verwalteter 

Sicherheitsdienste▌, die gemäß Artikel 16 der vorliegenden Verordnung ausgewählt 

wurden, um in die EU-Cybersicherheitsreserve einbezogen zu werden. 
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Kapitel II 

DAS EUROPÄISCHE WARNSYSTEM FÜR CYBERSICHERHEIT 

Artikel 3 

Einrichtung des europäischen Warnsystems für Cybersicherheit 

(1) Es wird ein europäisches Warnsystem für Cybersicherheit eingerichtet, bei dem es sich 

um ein europaweites Infrastrukturnetz aus freiwillig teilnehmenden nationalen und 

grenzübergreifenden Cyber-Hubs handelt und das die Entwicklung fortgeschrittener 

Fähigkeiten in der Union zur Erkennung, Analyse und Datenverarbeitung in Bezug auf 

Cyberbedrohungen sowie die Prävention von Sicherheitsvorfällen in der Union 

unterstützen soll. 

▌ 
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(2) Das europäische Warnsystem für Cybersicherheit hat folgende Aufgaben: 

-a) Leisten eines Beitrags zu einem besseren Schutz und einer besseren Reaktion auf 

Cyberbedrohungen durch die Unterstützung von und die Zusammenarbeit mit 

einschlägigen Einrichtungen, insbesondere CSIRTs, dem CSIRTs-Netz, EU-

CyCLONe und den gemäß Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2022/2555 benannten oder 

eingerichteten zuständigen Behörden; 

a) Zusammenführung relevanter Daten und Informationen über Cyberbedrohungen 

und -vorfälle aus verschiedenen Quellen innerhalb der grenzübergreifenden Cyber-

Hubs sowie Weitergabe analysierter oder aggregierter Informationen durch 

grenzübergreifende Cyber-Hubs, gegebenenfalls auch an das CSIRTs-Netz; 

b) Sammlung und Unterstützung der Erstellung hochwertiger, handlungsrelevanter 

Informationen und Erkenntnisse über Cyberbedrohungen unter Nutzung modernster 

Instrumente und fortgeschrittener Technologien sowie Weitergabe solcher 

Informationen und Erkenntnisse über Cyberbedrohungen; 

▌  
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d) Leisten eines Beitrags zu einer besseren koordinierten Erkennung von 

Cyberbedrohungen und zu einer besseren gemeinsamen Lageerfassung in der 

gesamten Union sowie zur Abgabe von Warnmeldungen, gegebenenfalls auch 

durch die Formulierung konkreter Empfehlungen an Einrichtungen; 

e) Erbringung von Dienstleistungen und Durchführung von Tätigkeiten für die 

Cybersicherheitskreise in der Union, einschließlich eines Beitrags zur Entwicklung 

fortgeschrittener Instrumente und Technologien, darunter auch Instrumente der 

künstlichen Intelligenz und der Datenanalyse. 

▌ 

(3) Maßnahmen zur Umsetzung des europäischen Warnsystems für Cybersicherheit werden 

mit Mitteln aus dem Programm „Digitales Europa“ unterstützt und im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2021/694 und insbesondere deren spezifischen Ziel 3 durchgeführt. 
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Artikel 4 

Nationale Cyber-Hubs  

(1) Beschließt ein Mitgliedstaat, sich am europäischen Warnsystem für Cybersicherheit zu 

beteiligen, so benennt er für die Zwecke der vorliegenden Verordnung einen nationalen 

Cyber-Hub bzw. richtet einen solchen nationalen Cyber-Hub ein. 

▌ 

(1b) Bei der Ausübung der in Absatz 1a genannten Funktionen können nationale Cyber-

Hubs mit Einrichtungen des Privatsektors zusammenarbeiten, um zwecks Erkennung 

und Prävention von Cyberbedrohungen und -vorfällen relevante Daten und 

Informationen auszutauschen, auch mit sektoralen und sektorübergreifenden 

Gemeinschaften wesentlicher und wichtiger Einrichtungen. Sofern angezeigt und mit 

dem nationalen Recht und dem Unionsrecht vereinbar können die von nationalen 

Cyber-Hubs angeforderten oder erhaltenen Informationen Telemetrie-, Sensor- und 

Protokolldaten umfassen.  
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(1c) Der nationale Cyber-Hub ist eine einzige Einrichtung, die der Aufsicht eines 

Mitgliedstaats untersteht. Dabei kann es sich um ein CSIRT oder gegebenenfalls um 

eine nationale Behörde für das Cyberkrisenmanagement, um eine andere gemäß der 

Richtlinie (EU) 2022/2555 benannte bzw. eingerichtete zuständige Behörde oder um 

eine andere Einrichtung handeln. Der nationale Cyber-Hub ist in der Lage,  

a) als Bezugspunkt und Zugangstor zu anderen öffentlichen und privaten 

Organisationen auf nationaler Ebene für die Sammlung und Auswertung von 

Informationen über Cyberbedrohungen und -vorfälle zu fungieren und zu einem 

grenzübergreifenden Cyber-Hub gemäß Artikel 5 der vorliegenden Verordnung 

beizutragen, und  

b) Daten und Informationen, die in Bezug auf Cyberbedrohungen und -vorfälle 

relevant sind, wie z. B. Erkenntnisse über Cyberbedrohungen, zu erkennen, zu 

aggregieren und zu analysieren, insbesondere unter Einsatz modernster 

Technologien, wobei das Ziel darin besteht, Sicherheitsvorfälle zu verhindern. 

▌  

(3) Ein gemäß Artikel 8a Absatz 1 ausgewählter Mitgliedstaat verpflichtet sich, für seinen 

nationalen Cyber-Hub einen Antrag auf Teilnahme an einem grenzübergreifenden Cyber-

Hub zu stellen. 
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Artikel 5 

Grenzübergreifende Cyber-Hubs 

(1) Haben sich mindestens drei Mitgliedstaaten verpflichtet, die Zusammenarbeit ihrer 

nationalen Cyber-Hubs bei der Koordinierung ihrer Tätigkeiten zur Erkennung und 

Überwachung von Cyberbedrohungen sicherzustellen, können diese Mitgliedstaaten für 

die Zwecke der vorliegenden Verordnung ein Aufnahmekonsortium bilden. 

(1a) Ein solches Aufnahmekonsortium ist ein Konsortium aus mindestens drei beteiligten 

Mitgliedstaaten, die vereinbart haben, einen grenzübergreifenden Cyber-Hub gemäß 

Absatz 3a einzurichten und zu betreiben und hierzu an der Beschaffung von 

Instrumenten, Infrastrukturen und Diensten mitzuwirken. 

▌  
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(3) Wird ein Aufnahmekonsortium gemäß Artikel 8a Absatz 3 ausgewählt, schließen seine 

Mitglieder eine schriftliche Konsortialvereinbarung, in der 

a) ▌ihre internen Regelungen für die Durchführung der Aufnahme- und 

Nutzungsvereinbarung gemäß Artikel 8a Absatz 3 festgelegt werden, 

b) die Einrichtung des grenzübergreifenden Cyber-Hubs des Aufnahmekonsortiums 

vorgesehen wird und 

c) die gemäß Artikel 6 Absätze 1 und 2 erforderlichen spezifischen Klauseln 

enthalten sind. 

(3a) Ein grenzübergreifender Cyber-Hub ist eine länderübergreifende Plattform, die durch 

eine schriftliche Konsortialvereinbarung gemäß Absatz 3 eingerichtet wurde. In einem 

grenzübergreifenden Cyber-Hub arbeiten die nationalen Cyber-Hubs der 

Mitgliedstaaten des Aufnahmekonsortiums in einer koordinierten Netzstruktur 

zusammen. Er ist dazu bestimmt, die Überwachung, Erkennung und Analyse von 

Cyberbedrohungen zu verbessern, Cybersicherheitsvorfälle zu verhindern und die 

Gewinnung von Erkenntnissen in Bezug auf Cyberbedrohungen zu unterstützen, 

insbesondere durch den Austausch relevanter – und gegebenenfalls anonymisierter – 

Daten und Informationen sowie die gemeinsame Nutzung modernster Instrumente und 

die gemeinsame Entwicklung von Erkennungs-, Analyse-, Präventions- und 

Schutzfähigkeiten gegenüber Cyberangriffen in einem vertrauenswürdigen Umfeld.  
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(4) Ein grenzübergreifender Cyber-Hub wird zu rechtlichen Zwecken durch ein Mitglied des 

entsprechenden Aufnahmekonsortiums, das als Koordinierungsstelle fungiert, oder durch 

das Aufnahmekonsortium, falls es Rechtspersönlichkeit besitzt, vertreten. Fragen in 

Bezug auf die Verantwortung für die Einhaltung der vorliegenden Verordnung und der 

Aufnahme- und Nutzungsvereinbarung durch den grenzübergreifenden Cyber-Hub 

werden in der in Absatz 3 genannten schriftlichen Konsortialvereinbarung geregelt. 

(5) Ein Mitgliedstaat kann mit Zustimmung der Mitglieder des Aufnahmekonsortiums 

einem bestehenden Aufnahmekonsortium beitreten. Die in Absatz 3 genannte 

schriftliche Konsortialvereinbarung und die Aufnahme- und Nutzungsvereinbarung 

werden in diesem Fall entsprechend geändert. Die Eigentumsrechte des Europäischen 

Kompetenzzentrums für Industrie, Technologie und Forschung im Bereich der 

Cybersicherheit (ECCC) an den bereits gemeinsam mit diesem Aufnahmekonsortium 

beschafften Instrumenten, Infrastrukturen und Diensten bleiben davon unberührt. 
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Artikel 6 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch in und zwischen grenzübergreifenden Cyber-Hubs  

(1) Die Mitglieder eines Aufnahmekonsortiums stellen sicher, dass ihre nationalen Cyber-

Hubs untereinander im grenzübergreifenden Cyber-Hub im Einklang mit der in 

Artikel 5 Absatz 3 genannten Konsortialvereinbarung relevante – und gegebenenfalls 

anonymisierte – Informationen austauschen, darunter Informationen über 

Cyberbedrohungen, Beinahe-Vorfälle, Schwachstellen, Techniken und Verfahren, 

Kompromittierungsindikatoren (Indicators of Compromise, IoC), gegnerische Taktiken, 

bedrohungsspezifische Informationen, Cybersicherheitswarnungen und Empfehlungen für 

die Konfiguration von Cybersicherheitsinstrumenten zur Erkennung von Cyberangriffen, 

sofern 

a) durch diesen Informationsaustausch die Erkennung von Cyberbedrohungen 

unterstützt und verbessert und die Fähigkeiten des CSIRTs-Netzes, 

Sicherheitsvorfälle zu verhindern und darauf zu reagieren ▌oder ihre Folgen 

einzudämmen, gestärkt werden, 

b) durch diesen Informationsaustausch das Cybersicherheitsniveau erhöht wird, 

beispielsweise indem Aufklärungsarbeit über Cyberbedrohungen geleistet wird, die 

Fähigkeit solcher Bedrohungen, sich zu verbreiten, eingedämmt bzw. behindert wird 

und eine Reihe von Abwehrkapazitäten, die Beseitigung und Offenlegung von 

Schwachstellen, Techniken zur Erkennung, Eindämmung und Verhütung von 

Bedrohungen, Eindämmungsstrategien, Reaktions- und Wiederherstellungsphasen 

unterstützt werden oder indem die gemeinsame Erforschung von Bedrohungen 

zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen gefördert wird. 
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(2) In der schriftlichen Konsortialvereinbarung gemäß Artikel 5 Absatz 3 wird Folgendes 

festgelegt: 

a) Eine Verpflichtung zur Weitergabe von Informationen unter den Mitgliedern des 

Konsortiums gemäß Absatz 1 und die Bedingungen, unter denen diese Informationen 

ausgetauscht werden sollen, wobei in der Vereinbarung festgelegt werden kann, 

dass Informationen im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht 

ausgetauscht werden; 

b) ein Governance-Rahmen, der Klarstellungen und Anreize in Bezug auf die 

Weitergabe von relevanten – und gegebenenfalls anonymisierten – Informationen 

gemäß Absatz 1 durch alle Teilnehmer bietet; 

c) Zielsetzungen für Beiträge zur Entwicklung fortgeschrittener Instrumente und 

Technologien, darunter auch Instrumente der künstlichen Intelligenz und der 

Datenanalyse. 

(2a) Grenzübergreifende Cyber-Hubs schließen Kooperationsvereinbarungen miteinander, in 

denen die Grundsätze in Bezug auf die Interoperabilität und den Informationsaustausch 

zwischen den grenzübergreifenden Cyber-Hubs festgelegt werden. Über solche 

geschlossenen Vereinbarungen unterrichten die grenzübergreifenden Cyber-Hubs die 

Kommission.  
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(3) Der Informationsaustausch gemäß Absatz 1 zwischen grenzübergreifenden Cyber-Hubs 

wird durch ein hohes Maß an Interoperabilität sichergestellt. Zur Unterstützung dieser 

Interoperabilität gibt die ENISA unverzüglich und spätestens zwölf Monate nach 

Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung in enger Abstimmung mit der Kommission 

Leitlinien zur Interoperabilität heraus, in denen konkret Formate und Protokolle für 

den Informationsaustausch festgelegt werden, die internationalen Standards und 

bewährten Verfahren sowie der Funktionsweise bestehender grenzübergreifender 

Cyber-Hubs Rechnung tragen. Die von der ENISA herausgegebenen Leitlinien dienen 

als Grundlage für die in Kooperationsvereinbarungen zwischen grenzübergreifenden 

Cyber-Hubs vorgesehenen Interoperabilitätsanforderungen. 

▌  
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Artikel 7 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Netzen auf Unionsebene 

(-1) Grenzübergreifende Cyber-Hubs und das CSIRTs-Netz arbeiten insbesondere zwecks 

Weitergabe von Informationen eng zusammen. Zu diesem Zweck vereinbaren sie 

Regelungen in Bezug auf die Verfahren für die Zusammenarbeit und die Weitergabe 

relevanter Informationen sowie – unbeschadet des Absatzes 1 – in Bezug auf die Arten 

der weiterzugebenden Informationen. 

(1) Wenn die grenzübergreifenden Cyber-Hubs Informationen über einen potenziellen oder 

andauernden Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes erhalten, stellen sie zu Zwecken 

der gemeinsamen Lageerfassung sicher, dass den Behörden der Mitgliedstaaten und der 

Kommission über EU-CyCLONe und das CSIRTs-Netz unverzüglich relevante 

Informationen und Frühwarnungen übermittelt werden. 

▌  
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Artikel 8 

Sicherheit 

(1) Die am europäischen Warnsystem für Cybersicherheit beteiligten Mitgliedstaaten sorgen 

für ein hohes Maß an Cybersicherheit, einschließlich Vertraulichkeit und 

Datensicherheit, sowie an physischer Sicherheit des Netzes des europäischen 

Warnsystems für Cybersicherheit und stellen sicher, dass das Netz angemessen verwaltet 

und kontrolliert wird, um es vor Bedrohungen zu schützen und seine Sicherheit sowie die 

Sicherheit der Systeme und der über das Netz ausgetauschten Informationen und Daten zu 

sicherzustellen. 

(2) Die am europäischen Warnsystem für Cybersicherheit beteiligten Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass durch die Weitergabe von Informationen gemäß Artikel 6 Absatz 1 der 

vorliegenden Verordnung innerhalb des europäischen Warnsystems für Cybersicherheit 

an Einrichtungen, bei denen es sich nicht um eine Behörde oder öffentliche Stelle eines 

Mitgliedstaats handelt, die Sicherheitsinteressen der Union oder der Mitgliedstaaten nicht 

beeinträchtigt werden. 
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Artikel 8a 

Finanzierung des europäischen Warnsystems für Cybersicherheit 

(1) Im Anschluss an eine Aufforderung zur Interessenbekundung werden die 

Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, sich am europäischen Warnsystem für 

Cybersicherheit zu beteiligen, vom ECCC zur Teilnahme an einer gemeinsamen 

Beschaffung von Instrumenten, Infrastrukturen und Diensten mit dem ECCC 

ausgewählt, um nationale Cyber-Hubs gemäß Artikel 4 Absatz 1 einzurichten oder die 

Kapazitäten bestehender nationaler Cyber-Hubs auszubauen. Das ECCC kann den 

ausgewählten Mitgliedstaaten Finanzhilfen zur Finanzierung des Betriebs dieser 

Instrumente, Infrastrukturen und Dienste gewähren. Der Finanzbeitrag der Union deckt 

bis zu 50 % der Beschaffungskosten der Instrumente, Infrastrukturen und Dienste und 

bis zu 50 % der Betriebskosten; die verbleibenden Kosten trägt der betreffende 

Mitgliedstaat. Bevor das Verfahren für die Beschaffung der Instrumente, 

Infrastrukturen und Dienste eingeleitet wird, schließen das ECCC und der Mitgliedstaat 

eine Aufnahme- und Nutzungsvereinbarung, in der die Verwendung der Instrumente, 

Infrastrukturen und Dienste geregelt wird. 

www.parlament.gv.at



 

 1337

(2) Nimmt der nationale Cyber-Hub eines Mitgliedstaats binnen zwei Jahren ab dem 

Zeitpunkt, zu dem die Instrumente, Infrastrukturen und Dienste beschafft wurden oder 

zu dem er Finanzhilfen erhalten hat – je nachdem, welches Ereignis früher eintritt, – 

nicht an einem grenzübergreifenden Cyber-Hub teil, so kommt der Mitgliedstaat nicht 

für weitere Unterstützung durch die Union im Rahmen des vorliegenden Kapitels 

infrage, bis er einem grenzübergreifenden Cyber-Hub beitritt. 

(3) Im Anschluss an eine Aufforderung zur Interessenbekundung wählt das ECCC ein 

Aufnahmekonsortium zur Teilnahme an einer gemeinsamen Beschaffung von 

Instrumenten, Infrastrukturen und Diensten mit dem ECCC aus. Das ECCC kann dem 

Aufnahmekonsortium eine Finanzhilfe zur Finanzierung des Betriebs der Instrumente, 

Infrastrukturen und Dienste gewähren. Der Finanzbeitrag der Union deckt bis zu 75 % 

der Beschaffungskosten der Instrumente, Infrastrukturen und Dienste und bis zu 50 % 

der Betriebskosten; die verbleibenden Kosten trägt das Aufnahmekonsortium. Bevor das 

Verfahren für die Beschaffung der Instrumente, Infrastrukturen und Dienste eingeleitet 

wird, schließen das ECCC und das Aufnahmekonsortium eine Aufnahme- und 

Nutzungsvereinbarung, in der die Verwendung der Instrumente, Infrastrukturen und 

Dienste geregelt wird. 
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(4) Das ECCC arbeitet mindestens alle zwei Jahre eine Aufstellung der Instrumente, 

Infrastrukturen und Dienste von angemessener Qualität, die für die Einrichtung 

nationaler oder grenzübergreifender Cyber-Hubs oder den Ausbau ihrer Kapazitäten 

erforderlich sind, sowie ihrer Verfügbarkeit aus, auch von Rechtsträgern, die in einem 

Mitgliedstaat niedergelassen sind oder als dort niedergelassen gelten und die von einem 

Mitgliedstaat oder von einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats kontrolliert 

werden. Bei der Ausarbeitung dieser Aufstellung konsultiert das ECCC das CSIRTs-

Netz, bestehende grenzübergreifende Cyber-Hubs, die ENISA und die Kommission. 
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Kapitel III 

CYBERNOTFALLMECHANISMUS 

Artikel 9 

Einrichtung des Cybernotfallmechanismus 

(1) Ein Cybernotfallmechanismus wird eingerichtet, um die Verbesserung der Resilienz der 

Union gegenüber Cyberbedrohungen zu unterstützen, sie im Geiste der Solidarität auf die 

kurzfristigen Auswirkungen von schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen, 

Cybersicherheitsvorfällen großen Ausmaßes und einem Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes gleichwertige Vorfällen vorzubereiten und diese Auswirkungen einzudämmen 

(im Folgenden „Mechanismus“). 

(1a) Im Falle der Mitgliedstaaten werden die im Rahmen des Cybernotfallmechanismus 

vorgesehenen Maßnahmen auf Antrag bereitgestellt; sie ergänzen die Bemühungen und 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Vorbereitung auf Cybersicherheitsvorfälle, die 

Reaktion darauf sowie die anschließende Wiederherstellung. 

(2) Maßnahmen zur Umsetzung des Cybernotfallmechanismus werden mit Mitteln aus dem 

Programm „Digitales Europa“ unterstützt und im Einklang mit der Verordnung 

(EU) 2021/694 und insbesondere deren spezifischen Ziel 3 durchgeführt. 
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(2a) Die Maßnahmen im Rahmen des Cybernotfallmechanismus werden in erster Linie 

durch das ECCC gemäß der Verordnung (EU) 2021/887 des Europäischen Parlaments 

und des Rates durchgeführt, mit Ausnahme der Maßnahmen zur Umsetzung der EU-

Cybersicherheitsreserve gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b, die von der Kommission 

und der ENISA durchgeführt werden. 
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Artikel 10 

Art der Maßnahmen 

(1) Der Cybernotfallmechanismus soll folgende Arten von Maßnahmen unterstützen: 

a) Vorsorgemaßnahmen, und zwar  

i) koordinierte Tests der Abwehrbereitschaft von in Sektoren mit hoher 

Kritikalität tätigen Einrichtungen in der gesamten Union gemäß Artikel 11, 

ii) sonstige Vorsorgemaßnahmen in Bezug auf in Sektoren mit hoher 

Kritikalität und anderen kritischen Sektoren tätige Einrichtungen gemäß 

Artikel 11a; 

b) Maßnahmen zur Unterstützung der Reaktion auf schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle, Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes und einem 

Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertige Vorfälle sowie zur 

Einleitung der Wiederherstellung durch vertrauenswürdige Anbieter verwalteter 

Sicherheitsdienste, die sich an der gemäß Artikel 12 eingerichteten EU-

Cybersicherheitsreserve beteiligen; 

c) Amtshilfe gemäß Artikel 16a. 
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Artikel 11 

Koordinierte Tests der Abwehrbereitschaft von Einrichtungen 

(-1) Im Rahmen des Cybernotfallmechanismus werden freiwillige koordinierte Tests der 

Abwehrbereitschaft von in Sektoren mit hoher Kritikalität tätigen Einrichtungen 

unterstützt. 

(-1a) Die koordinierten Tests der Abwehrbereitschaft können Vorsorgemaßnahmen wie 

Penetrationstests und Bedrohungsanalysen umfassen. 

(-1b) Die Unterstützung für Vorsorgemaßnahmen nach dem vorliegenden Artikel wird den 

Mitgliedstaaten in erster Linie in Form von Finanzhilfen gewährt, wobei die in den 

einschlägigen Arbeitsprogrammen gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) 2021/694 zur 

Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ genannten Bedingungen gelten. 
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(1) Zur Unterstützung der in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i genannten koordinierten 

Tests der Abwehrbereitschaft von Einrichtungen in der gesamten Union legt die 

Kommission nach Konsultation der NIS-Kooperationsgruppe, von EU-CyCLONe und der 

ENISA die betroffenen Sektoren oder Teilsektoren aus den in Anhang I der Richtlinie 

(EU) 2022/2555 aufgeführten Sektoren bzw. Teilsektoren fest, für die ein Aufruf zur 

Einreichung von Vorschlägen für die Gewährung von Finanzhilfen veröffentlicht 

werden kann. Die Teilnahme der Mitgliedstaaten an diesen Aufrufen ist freiwillig. 

(1a) Bei der Bestimmung der Sektoren bzw. Teilsektoren gemäß Absatz 1 berücksichtigt die 

Kommission koordinierte Risikobewertungen und Resilienztests auf Unionsebene sowie 

deren Ergebnisse. 

(2) Die NIS-Kooperationsgruppe entwickelt in Zusammenarbeit mit der Kommission, dem 

Hohen Vertreter und der ENISA sowie – im Rahmen des Mandats von EU-CyCLONe – 

mit EU-CyCLONe gemeinsame Risikoszenarien und -methoden für die Durchführung der 

koordinierten Tests nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i bzw. gegebenenfalls für 

sonstige Vorsorgemaßnahmen nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der 

vorliegenden Verordnung. 
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(3) Beteiligt sich eine in einem Sektor mit hoher Kritikalität tätige Einrichtung freiwillig an 

koordinierten Tests und ergeben sich aus diesen Tests Empfehlungen für spezifische 

Maßnahmen, die von der teilnehmenden Einrichtung in einen Abhilfeplan 

aufgenommen werden können, so überprüft die für die Durchführung des Tests 

zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats gegebenenfalls die Weiterverfolgung 

dieser Maßnahmen durch die teilnehmenden Einrichtungen zwecks Verbesserung der 

Abwehrbereitschaft. 
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Artikel 11a 

Sonstige Vorsorgemaßnahmen 

(1) Im Rahmen des Cybernotfallmechanismus werden überdies Vorsorgemaßnahmen 

unterstützt, die nicht unter Artikel 11 der vorliegenden Verordnung über koordinierte 

Tests der Abwehrbereitschaft von Einrichtungen fallen. Diese Maßnahmen umfassen 

Vorsorgemaßnahmen in Bezug auf Einrichtungen, die in nicht für koordinierte Tests 

gemäß Artikel 11 bestimmten Sektoren tätig sind. Im Rahmen solcher Maßnahmen 

können die Überwachung von Schwachstellen und Risiken sowie Übungs- und 

Schulungsmaßnahmen unterstützt werden. 

(2) Die Unterstützung für Vorsorgemaßnahmen nach dem vorliegenden Artikel wird den 

Mitgliedstaaten auf Antrag in erster Linie in Form von Finanzhilfen gewährt, wobei die 

in den einschlägigen Arbeitsprogrammen gemäß Artikel 24 der Verordnung 

(EU) 2021/694 genannten Bedingungen gelten.  
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Artikel 12 

Einrichtung der EU-Cybersicherheitsreserve 

(1) Eine EU-Cybersicherheitsreserve wird eingerichtet, um die in Absatz 3 genannten Nutzer 

auf Antrag bei der Reaktion bzw. der Hilfestellung für die Reaktion auf schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle, Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes oder einem 

Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertige Vorfälle und bei der Einleitung 

der Wiederherstellung nach solchen Vorfällen zu unterstützen. 

(2) Die EU-Cybersicherheitsreserve besteht aus ▌Notdiensten vertrauenswürdiger Anbieter, 

die nach den in Artikel 16 festgelegten Kriterien ausgewählt wurden. Die Reserve kann 

vorab zugesagte Dienste umfassen. Vorab zugesagte Dienste eines vertrauenswürdigen 

Anbieters müssen in Fällen, in denen sie während des Zeitraums, für den sie vorab 

zugesagt wurden, nicht zwecks Reaktion auf Sicherheitsvorfälle in Anspruch genommen 

werden, in Dienste in Bezug auf die Abwehrbereitschaft im Zusammenhang mit der 

Prävention von und der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle umgewandelt können. Die 

Reserve kann auf Antrag in allen Mitgliedstaaten, Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union und in mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierten 

Drittländern gemäß Artikel 17 Absatz 1 zum Einsatz kommen. 
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(3) Bei den Nutzern der Dienste der EU-Cybersicherheitsreserve handelt es sich um 

a) die in Artikel 9 Absätze 1 und 2 bzw. Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2022/2555 

genannten Behörden für das Cyberkrisenmanagement und CSIRTs der 

Mitgliedstaaten, 

b) CERT-EU gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU, Euratom) 2023/2841, 

c) zuständige Behörden wie CSIRTs oder Behörden für das Cyberkrisenmanagement 

von mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittländern gemäß 

Artikel 17 Absatz 3. 

▌ 
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(5) Die Kommission trägt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung der EU-

Cybersicherheitsreserve. Die Kommission legt die Prioritäten und die Entwicklung der 

EU-Cybersicherheitsreserve in Abstimmung mit der NIS-Kooperationsgruppe und im 

Einklang mit den Anforderungen der in Absatz 3 genannten Nutzer fest; sie überwacht ihre 

Umsetzung und sorgt für Komplementarität, Kohärenz, Synergien und Verbindungen mit 

anderen Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen dieser Verordnung sowie mit anderen 

Maßnahmen und Programmen der Union. Diese Prioritäten werden alle zwei Jahre 

überprüft. Die Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat über die 

Prioritäten und die entsprechenden Überprüfungen. 

(6) Unbeschadet der Gesamtverantwortung der Kommission für die Umsetzung der EU-

Cybersicherheitsreserve gemäß Absatz 5 und vorbehaltlich einer Beitragsvereinbarung 

im Sinne von Artikel 2 Nummer 18 der Haushaltsordnung betraut die Kommission die 

ENISA ganz oder teilweise mit dem Betrieb und der Verwaltung der EU-

Cybersicherheitsreserve. Aspekte, mit denen die ENISA nicht betraut wird, werden 

direkt durch die Kommission verwaltet. 
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(7) Die ENISA arbeitet mindestens alle zwei Jahre eine Aufstellung der von den in Absatz 3 

Buchstaben a und b genannten Nutzern benötigten Dienste aus. Solche Aufstellungen 

umfassen auch die Verfügbarkeit dieser Dienste, auch von Rechtsträgern, die in einem 

Mitgliedstaat niedergelassen sind oder als dort niedergelassen gelten und die von einem 

Mitgliedstaat oder von einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats kontrolliert 

werden. Im Rahmen dieser Aufstellungen der Verfügbarkeit bewertet die ENISA die für 

die Ziele der EU-Cybersicherheitsreserve relevanten Kompetenzen und Kapazitäten der 

Fachkräfte der Union im Bereich der Cybersicherheit. Bei der Ausarbeitung der 

Aufstellungen konsultiert die ENISA die NIS-Kooperationsgruppe, EU-CyCLONe, die 

Kommission und gegebenenfalls den Interinstitutionellen Cybersicherheitsbeirat. 

Darüber hinaus konsultiert die ENISA bei der Ausarbeitung der Aufstellungen 

einschlägige Interessenträger der Cybersicherheitsbranche, einschließlich der Anbieter 

verwalteter Sicherheitsdienste. Nach Unterrichtung des Rates und Konsultation von EU-

CyCLONe, der Kommission sowie gegebenenfalls des Hohen Vertreters arbeitet die 

ENISA eine ähnliche Aufstellung der Erfordernisse der in Absatz 3 Buchstabe c 

genannten Nutzer aus. 
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(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 20a 

zu erlassen, um die vorliegende Verordnung durch die Festlegung der Art und der 

Anzahl der für die EU-Cybersicherheitsreserve erforderlichen Notdienste zu ergänzen. Bei 

der Ausarbeitung dieser delegierten Rechtsakte berücksichtigt die Kommission die in 

Absatz 7 genannten Aufstellungen und kann sich mit der NIS-Kooperationsgruppe und 

der ENISA beraten und mit diesen zusammenarbeiten. 

 

Artikel 13 

Beantragung der Unterstützung aus der EU-Cybersicherheitsreserve 

(1) Die in Artikel 12 Absatz 3 genannten Nutzer können Dienste der EU-

Cybersicherheitsreserve beantragen, um die Reaktion auf schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle, Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes und einem 

Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertige Vorfälle zu unterstützen und die 

anschließende ▌Wiederherstellung einzuleiten. 
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(2) Um Unterstützung aus der EU-Cybersicherheitsreserve zu erhalten, ergreifen die in 

Artikel 12 Absatz 3 genannten Nutzer alle geeigneten Maßnahmen zur Eindämmung der 

Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls, für den die Unterstützung beantragt wird, und 

stellen gegebenenfalls direkte technische Hilfe und andere Ressourcen zur Unterstützung 

der Reaktion auf den Sicherheitsvorfall und der anschließenden ▌Wiederherstellung bereit. 

(3) Unterstützungsanträge ▌werden dem öffentlichen Auftraggeber wie folgt übermittelt: 

a) Im Falle von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung 

genannten Nutzern werden die Anträge über die von dem Mitgliedstaat gemäß 

Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2022/2555 benannte oder eingerichtete 

zentrale Anlaufstelle übermittelt. 

b) Im Falle des in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung 

genannten Nutzers werden die Anträge von CERT-EU übermittelt. 

c) Im Falle von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung 

genannten Nutzern werden die Anträge über die in Artikel 17 Absatz 4 der 

vorliegenden Verordnung genannte zentrale Anlaufstelle übermittelt. 
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(4) Im Falle von Anträgen von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a der vorliegenden 

Verordnung genannten Nutzern unterrichten die Mitgliedstaaten ▌das CSIRTs-Netz und 

gegebenenfalls EU-CyCLONe über die gemäß diesem Artikel von ihren Nutzern 

übermittelten Anträge auf Sicherheitsvorfall-Notdienste und auf Unterstützung bei der 

anfänglichen Wiederherstellung. 

(5) Anträge auf Sicherheitsvorfall-Notdienste und auf Unterstützung bei der anfänglichen 

Wiederherstellung müssen Folgendes enthalten: 

a) zweckmäßige Informationen über die betroffene Einrichtung und die möglichen 

Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls auf 

i) betroffene Mitgliedstaaten und Nutzer, einschließlich des Risikos einer 

Ausbreitung auf andere Mitgliedstaaten, im Falle von in Artikel 12 Absatz 3 

Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten Nutzern, 

ii) betroffene Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union im Falle 

des in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung 

genannten Nutzers, 

iii) betroffene mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte Länder im 

Falle von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung 

genannten Nutzern; 
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aa) Informationen über die beantragten Dienste, darunter auch Informationen über 

die geplante Verwendung der beantragten Unterstützung, einschließlich einer 

Bedarfsschätzung; 

b) zweckmäßige Informationen über gemäß Absatz 2 ergriffene Maßnahmen zur 

Eindämmung der Auswirkungen des Vorfalls, für den die Unterstützung beantragt 

wird; 

c) sofern angezeigt, verfügbare Informationen über andere Formen der Unterstützung, 

die der betroffenen Einrichtung zur Verfügung stehen▌. 

(6) Die ENISA erstellt in Zusammenarbeit mit der Kommission und EU-CyCLONe ein 

Musterformular, um das Beantragen von Unterstützung aus der EU-

Cybersicherheitsreserve zu erleichtern. 

(7) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die genauen 

Verfahrensmodalitäten für die Beantragung der Unterstützungsdienste der EU-

Cybersicherheitsreserve und für die Beantwortung solcher Anträge gemäß dem 

vorliegenden Artikel, Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 4a festlegen, 

einschließlich der Modalitäten für die Einreichung der Anträge und die Übermittlung 

der Antworten sowie Vorlagen für die in Artikel 14 Absatz 6 genannten Berichte. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 14 

Umsetzung der Unterstützung aus der EU-Cybersicherheitsreserve 

(1) Im Falle von Anträgen von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstaben a und b der vorliegenden 

Verordnung genannten Nutzern werden Anträge auf Unterstützung aus der EU-

Cybersicherheitsreserve vom öffentlichen Auftraggeber geprüft▌. Eine Antwort wird den 

in Artikel 12 Absatz 3 Buchstaben a und b genannten Nutzern unverzüglich und in 

jedem Fall spätestens 48 Stunden nach Einreichung des Antrags übermittelt, damit die 

Wirksamkeit der Unterstützungsmaßnahme sichergestellt ist. Der öffentliche 

Auftraggeber unterrichtet den Rat und die Kommission über die Ergebnisse des 

Verfahrens. 

(1a) In Bezug auf im Zuge der Beantragung und Bereitstellung der Dienste der EU-

Cybersicherheitsreserve weitergegebene Informationen sind alle an der Anwendung der 

vorliegenden Verordnung beteiligten Parteien verpflichtet, 

a) die Verwendung und Weitergabe dieser Informationen auf das zur Erfüllung ihrer 

Pflichten oder Aufgaben im Rahmen der vorliegenden Verordnung erforderliche 

Maß zu beschränken, 

b) Informationen, die gemäß nationalem Recht oder Unionsrecht vertraulich oder als 

Verschlusssache eingestuft sind, nur im Einklang mit diesem Recht zu verwenden 

und weiterzugeben und 

c) einen wirksamen, effizienten und sicheren Informationsaustausch, gegebenenfalls 

durch Verwendung und Einhaltung der einschlägigen Protokolle für den 

Informationsaustausch, einschließlich des Traffic Light Protocol. 
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(2) Bei der Prüfung einzelner Anträge gemäß Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 4a 

bewertet der öffentliche Auftraggeber bzw. die Kommission zunächst, ob die in 

Artikel 13 Absätze 1 und 2 genannten Kriterien erfüllt sind. Ist dies der Fall, bewerten 

sie die Dauer und die Art der Unterstützung, die im Hinblick auf das in Artikel 1 

Absatz 2 Buchstabe b genannte Ziel und gegebenenfalls die im Folgenden genannten 

Kriterien angemessen sind: 

a) Ausmaß und Schwere des Sicherheitsvorfalls, 

b) Art der betroffenen Einrichtung, wobei Sicherheitsvorfälle, die wesentliche 

Einrichtungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2022/2555 

betreffen, eine höhere Priorität haben; 

c) potenzielle Auswirkungen auf betroffene Mitgliedstaaten, Organe, Einrichtungen 

und sonstige Stellen der Union oder mit dem Programm „Digitales Europa“ 

assoziierte Drittländer; 

d) potenziell grenzüberschreitender Charakter des Sicherheitsvorfalls und Risiko einer 

Ausbreitung auf andere Mitgliedstaaten, Organe, Einrichtungen und sonstige 

Stellen der Union oder mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte 

Drittländer; 

e) vom Nutzer ergriffene Maßnahmen zur Unterstützung der Reaktion und 

Bemühungen zur anfänglichen Wiederherstellung gemäß Artikel 13 Absatz 2 und 

Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe b. 
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(2a) Im Falle mehrerer gleichzeitig eingehender Anträge von in Artikel 12 Absatz 3 genannten 

Nutzern werden – unbeschadet des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten und den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union – 

gegebenenfalls die in Absatz 2 genannten Kriterien berücksichtigt, wobei Anträgen von 

Nutzern aus den Mitgliedstaaten eine höhere Priorität eingeräumt wird, wenn zwei oder 

mehr Anträge auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Kriterien als gleichwertig 

eingestuft werden. Wurde gemäß Artikel 12 Absatz 6 der vorliegenden Verordnung die 

ENISA ganz oder teilweise mit dem Betrieb und der Verwaltung der EU-

Cybersicherheitsreserve betraut, arbeiten die ENISA und die Kommission eng zusammen, 

um Anträge gemäß dem vorliegenden Absatz zu priorisieren. 

(3) Die Bereitstellung der Dienste im Rahmen der EU-Cybersicherheitsreserve erfolgt im 

Einklang mit besonderen Vereinbarungen zwischen dem vertrauenswürdigen Anbieter 

und dem Nutzer, dem die Unterstützung aus der EU-Cybersicherheitsreserve gewährt wird. 

Die Bereitstellung dieser Dienste kann im Einklang mit besonderen Vereinbarungen 

zwischen dem vertrauenswürdigen Anbieter, dem Nutzer und der betroffenen 

Einrichtung erfolgen. Alle in dem vorliegenden Absatz genannten Vereinbarungen 

enthalten unter anderem Haftungsbedingungen. 
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(4) Die in Absatz 3 genannten Vereinbarungen beruhen auf Mustern▌, die von der ENISA 

nach Konsultation der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls anderer Nutzer der EU-

Cybersicherheitsreserve erstellt werden. 

(5) Die Kommission, die ENISA und die Nutzer der Reserve übernehmen keine vertragliche 

Haftung für Schäden, die Dritten durch die im Rahmen der Umsetzung der EU-

Cybersicherheitsreserve bereitgestellten Dienste entstehen. 

(5a) Nutzer dürfen die auf Antrag gemäß Artikel 13 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 

bereitgestellten Dienste im Rahmen der EU-Cybersicherheitsreserve nur in Anspruch 

nehmen, um die Reaktion auf schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle, 

Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes und einem Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes gleichwertige Vorfälle zu unterstützen und die anschließende 

Wiederherstellung einzuleiten. Sie dürfen diese Dienste nur für in Bezug auf folgende 

Akteure in Anspruch nehmen: 

a) in Sektoren mit hoher Kritikalität oder anderen kritischen Sektoren tätige 

Einrichtungen im Falle von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a der vorliegenden 

Verordnung genannten Nutzern und gleichwertige Einrichtungen im Falle von in 

Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung genannten Nutzern 

und 

b) Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union im Falle des in Artikel 12 

Absatz 3 Buchstabe b genannten Nutzers. 
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(6) Binnen zwei Monaten nach Abschluss einer Unterstützungsmaßnahme legen Nutzer, 

denen Unterstützung bereitgestellt wurde, einen zusammenfassenden Bericht über den 

erbrachten Dienst, die erzielten Ergebnisse und ▌gewonnene Erkenntnisse vor, wobei 

konkret Folgendes gilt: 

a) Die in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten 

Nutzer übermitteln den zusammenfassenden Bericht der Kommission, der ENISA, 

dem CSIRTs-Netz und EU-CyCLONe. 

b) Der in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung genannte 

Nutzer übermittelt den zusammenfassenden Bericht der Kommission, der ENISA 

und dem Interinstitutionellen Cybersicherheitsbeirat.  

c) Die in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung genannten 

Nutzer übermitteln den genannten Bericht der Kommission, die ihn sodann an den 

Rat und den Hohen Vertreter weiterleitet. 
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(6a) Wurde gemäß Artikel 12 Absatz 6 der vorliegenden Verordnung die ENISA ganz oder 

teilweise mit dem Betrieb und der Verwaltung der EU-Cybersicherheitsreserve betraut, 

erstattet die ENISA der Kommission diesbezüglich regelmäßig Bericht und konsultiert 

sie. In diesem Zusammenhang leitet die ENISA der Kommission unverzüglich sämtliche 

Anträge, die sie von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe c genannten Nutzern erhält, sowie, 

sofern dies für die Zwecke der Priorisierung gemäß dem vorliegenden Artikel 

erforderlich ist, sämtliche Anträge, die sie von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a oder b 

genannten Nutzern erhält, weiter. Die Verpflichtungen nach dem vorliegenden Absatz 

lassen Artikel 14 der Verordnung (EU) 2019/881 unbeschadet.  

(7) Im Falle von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a oder b genannten Nutzern erstattet der 

öffentliche Auftraggeber der NIS-Kooperationsgruppe regelmäßig, mindestens jedoch 

zweimal jährlich, Bericht über die Inanspruchnahme und die Ergebnisse der 

Unterstützung. 

(7a) Im Falle von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe c genannten Nutzern erstattet die 

Kommission dem Rat regelmäßig, mindestens jedoch zweimal jährlich, Bericht über die 

Inanspruchnahme und die Ergebnisse der Unterstützung und setzt den Hohen Vertreter 

entsprechend in Kenntnis.  
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▌ 

Artikel 16 

Vertrauenswürdige Anbieter 

(1) In Beschaffungsverfahren zur Einrichtung der EU-Cybersicherheitsreserve handelt der 

öffentliche Auftraggeber im Einklang mit den in der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 festgelegten Grundsätzen und im Einklang mit den folgenden 

Grundsätzen: 

a) Sicherstellung, dass die im Rahmen der EU-Cybersicherheitsreserve vorgesehenen 

Dienste insgesamt betrachtet auch Dienste umfassen, die in allen Mitgliedstaaten 

durchgeführt werden können, wobei insbesondere nationale Anforderungen an die 

Erbringung solcher Dienste, auch in Bezug auf Sprache, Zertifizierung oder 

Akkreditierung, zu berücksichtigen sind; 

b) Sicherstellung des Schutzes der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Union und 

ihrer Mitgliedstaaten; 

c) Sicherstellung, dass die EU-Cybersicherheitsreserve einen EU-Mehrwert erbringt, 

indem sie zu den in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2021/694 gesetzten Zielen 

beiträgt, einschließlich der Förderung der Entwicklung von 

Cybersicherheitskompetenzen in der EU. 
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(2) Bei der Beschaffung von Diensten für die EU-Cybersicherheitsreserve nimmt der 

öffentliche Auftraggeber die folgenden Auswahlkriterien in die Beschaffungsunterlagen 

auf: 

a) Der Anbieter weist nach, dass sein Personal über ein Höchstmaß an beruflicher 

Integrität, Unabhängigkeit, Verantwortungsbewusstsein und die erforderlichen 

fachlichen Kompetenzen verfügt, um die Tätigkeiten in seinem betreffenden Bereich 

durchzuführen, und er stellt die Dauerhaftigkeit/Kontinuität des Fachwissens sowie 

die erforderlichen technischen Ressourcen sicher. 

b) Der Anbieter sowie alle einschlägigen Tochterunternehmen und Unterauftragnehmer 

befolgen die geltenden Vorschriften zum Schutz von Verschlusssachen und 

ergreifen geeignete Maßnahmen, darunter gegebenenfalls Vereinbarungen 

untereinander, um vertrauliche Informationen in Bezug auf den Dienst, 

insbesondere Beweismittel, Erkenntnisse und Berichte, zu schützen. 
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c) Der Anbieter weist hinreichend nach, dass seine Leitungsstruktur transparent ist und 

dass es nicht wahrscheinlich ist, dass sie seine Unparteilichkeit und die Qualität 

seiner Dienstleistungen beeinträchtigt oder Interessenkonflikte verursacht. 

d) Der Anbieter verfügt über eine angemessene Sicherheitsüberprüfung, zumindest für 

das Personal, das für den Betrieb des Dienstes bestimmt ist, sofern ein Mitgliedstaat 

dies erfordert. 

e) Der Anbieter stellt das entsprechende Sicherheitsniveau für seine IT-Systeme sicher. 

f) Der Anbieter verfügt über die für die Unterstützung des beantragten Dienstes 

erforderliche ▌Hardware und Software▌, welche keine bekannten ausnutzbaren 

Schwachstellen enthalten darf, im Hinblick auf sicherheitsbezogene Aspekte auf 

dem neuesten Stand ist und in jedem Fall allen geltenden Bestimmungen der 

Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates23 

(2022/0272(COD)) entspricht. 

g) Der Anbieter kann seine Erfahrung mit der Erbringung ähnlicher Dienste für 

einschlägige nationale Behörden oder Einrichtungen, die in ▌Sektoren mit hoher 

Kritikalität oder anderen kritischen Sektoren tätig sind, nachweisen. 

                                                 
23 Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über … 

(ABl. L …, …, ELI: …). 
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h) Der Anbieter kann den Dienst kurzfristig in den Mitgliedstaaten erbringen, in denen 

er ihn anbietet. 

i) Der Anbieter kann den Dienst in einer oder mehreren Amtssprachen der Union 

oder eines Mitgliedstaats erbringen, die gegebenenfalls von Mitgliedstaaten oder 

von in Artikel 12 Absatz 3 Buchstaben b und c genannten Nutzern verlangt 

werden, in denen bzw. für die der Anbieter den Dienst anbietet. 

j) Sobald ein europäisches System für die Cybersicherheitszertifizierung für 

verwaltete Sicherheitsdienste gemäß der Verordnung (EU) 2019/881 besteht, wird 

der Anbieter innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach Beginn der Anwendung 

des Systems nach diesem System zertifiziert. 

  

k) Der Anbieter sieht in seinem Angebot die Bedingungen für die Umwandlung nicht 

in Anspruch genommener Sicherheitsvorfall-Notdienste vor, die in eng mit der 

Reaktion auf Sicherheitsvorfälle zusammenhängende Dienste in Bezug auf die 

Abwehrbereitschaft wie Übungen oder Schulungen umgewandelt können. 

 

(2a) Für die Zwecke der Beschaffung von Diensten für die EU-Cybersicherheitsreserve kann 

der öffentliche Auftraggeber gegebenenfalls in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten zusätzliche Auswahlkriterien entwickeln, die über die in Absatz 2 

genannten Kriterien hinausgehen. 
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Artikel 16a 

Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Im Rahmen des Cybernotfallmechanismus wird Mitgliedstaaten Hilfe bei der 

technischen Unterstützung anderer, von einem schwerwiegenden 

Cybersicherheitsvorfall oder einem Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes 

betroffener Mitgliedstaaten geleistet, auch in Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 3 

Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2022/2555. 

(2) Die Unterstützung für technische Amtshilfe gemäß Absatz 1 wird in Form von 

Finanzhilfen gewährt, wobei die in den einschlägigen Arbeitsprogrammen gemäß 

Artikel 24 der Verordnung (EU) 2021/694 zur Aufstellung des Programms „Digitales 

Europa“ genannten Bedingungen gelten. 
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Artikel 17 

Unterstützung für mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte Drittländer 

(1) Mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte Drittländer können Unterstützung aus 

der EU-Cybersicherheitsreserve beantragen, sofern ihre Teilnahme an der Reserve in dem 

Abkommen über ihre Assoziierung mit dem Programm „Digitales Europa“ vorgesehen 

ist. Diese Abkommen enthalten Bestimmungen, wonach das betreffende mit dem 

Programm „Digitales Europa“ assoziierte Drittland die in den Absätzen 1a und 4 des 

vorliegenden Artikels genannten Verpflichtungen erfüllen muss. Für die Zwecke der 

Teilnahme eines Drittlands an der EU-Cybersicherheitsreserve kann die teilweise 

Assoziierung eines Drittlands mit dem Programm „Digitales Europa“ eine auf das in 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2021/694 genannte operative Ziel 

beschränkte Assoziierung vorsehen. 
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(1a) Binnen drei Monaten nach Abschluss des in Absatz 1 genannten Abkommens und in 

jedem Fall vor dem Erhalt von Unterstützung aus der EU-Cybersicherheitsreserve▌, 

übermitteln mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte Drittländer der 

Kommission ▌Informationen über ihre Cyberresilienz- und Risikomanagementfähigkeiten, 

darunter zumindest Informationen über nationale Maßnahmen, die zur Vorbereitung auf 

schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle, Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes oder 

einem Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertige Vorfälle getroffen 

wurden, sowie Informationen über ihre zuständigen nationalen Stellen, einschließlich 

CSIRTs oder gleichwertige Einrichtungen, deren Fähigkeiten und die ihnen zugewiesenen 

Ressourcen. Die genannten Informationen werden von dem mit dem Programm 

„Digitales Europa“ assoziierten Drittland regelmäßig, mindestens jedoch einmal 

jährlich aktualisiert. Die Kommission leitet die genannten Informationen an den Hohen 

Vertreter und die ENISA weiter, um die in Absatz 6 genannte Konsultation zu 

erleichtern. 
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(1b) Die Kommission prüft für jedes mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte 

Drittland gemäß Absatz 1 regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich die folgenden 

Kriterien:  

a) ob das Land die Bedingungen des in Absatz 1 genannten Abkommens einhält, 

soweit sich diese Bedingungen auf die Teilnahme an der EU-

Cybersicherheitsreserve beziehen;  

b) ob das Land angemessene Schritte zur Vorbereitung auf schwerwiegende 

Cybersicherheitsvorfälle, Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes und einem 

Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertige Vorfälle unternommen 

hat, wobei die in Absatz 1a genannten Informationen als Grundlage für die 

Prüfung dienen;   

c) ob die Bereitstellung von Unterstützung im Einklang mit der Politik der Union 

gegenüber dem Land und ihren allgemeinen Beziehungen zu diesem erfolgt und 

ob sie mit ihren anderweitigen Sicherheitsstrategien vereinbar ist.  

Im Rahmen dieser Prüfung konsultiert die Kommission in Bezug auf das unter 

Buchstabe c des vorliegenden Absatzes genannte Kriterium den Hohen Vertreter.  

Gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass ein mit dem Programm „Digitales 

Europa“ assoziiertes Drittland alle in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen erfüllt, legt 

sie dem Rat einen Vorschlag für den Erlass eines Durchführungsrechtsakts gemäß 

Absatz 1c vor, mit dem die Bereitstellung von Unterstützung aus der EU-

Cybersicherheitsreserve für dieses Land genehmigt wird. 
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(1c) Der Rat kann die in Absatz 1b genannten Durchführungsrechtsakte erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte gelten für höchstens ein Jahr. Ihre Geltungsdauer kann 

verlängert werden. Sie können eine mindestens 75 Tagen betragende Höchstdauer der 

Unterstützung vorsehen, die auf einen einzigen Antrag hin bereitgestellt werden kann. 

Für die Zwecke des vorliegenden Artikels handelt der Rat zügig. Er erlässt die im 

vorliegenden Absatz genannten Durchführungsrechtsakte in der Regel binnen acht 

Wochen nach der Annahme des Vorschlags der Kommission. 

(1d) Der Rat kann die in Absatz 1b genannten Durchführungsrechtsakte jederzeit auf 

Vorschlag der Kommission ändern oder aufheben. Ist der Rat der Auffassung, dass sich 

in Bezug auf das in Absatz 1b Buchstabe c genannte Kriterium wesentliche Änderungen 

ergeben haben, so kann er den in Absatz 1b genannten Durchführungsrechtsakt auf 

hinreichend begründete Initiative eines oder mehrerer Mitgliedstaaten ändern oder 

aufheben. 

(1e) Bei der Ausübung seiner Durchführungsbefugnisse nach dem vorliegenden Artikel 

wendet der Rat Absatz 1b an und legt eine Erklärung zu seiner Prüfung dieser Kriterien 

vor. Insbesondere legt der Rat, wenn er gemäß Absatz 1d Unterabsatz 2 auf eigene 

Initiative handelt, Erläuterungen zu den in jenem Unterabsatz genannten wesentlichen 

Änderungen vor. 
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(2) Die Unterstützung eines mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittlands 

aus der EU-Cybersicherheitsreserve ▌unterliegt allen besonderen Bedingungen, die in dem 

in Absatz 1 genannten Abkommen festgelegt sind. 

(3) Zu den Nutzern aus mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierten Drittländern, die 

Dienste aus der EU-Cybersicherheitsreserve in Anspruch nehmen können, gehören 

zuständige Behörden wie CSIRTs und Behörden für das Cyberkrisenmanagement. 

(4) Jedes mit dem Programm „Digitales Europa“ assoziierte Drittland, das Unterstützung aus 

der EU-Cybersicherheitsreserve in Anspruch nehmen kann, benennt eine Behörde als 

zentrale Anlaufstelle für die Zwecke der vorliegenden Verordnung. 
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(4a) Anträge auf Unterstützung aus der EU-Cybersicherheitsreserve nach dem vorliegenden 

Artikel werden von der Kommission geprüft. Der öffentliche Auftraggeber darf einem 

Drittland nur dann Unterstützung gewähren, wenn und solange eine solche 

Unterstützung dieses Landes durch einen geltenden Durchführungsrechtsakt des Rates 

gemäß Absatz 1b genehmigt wurde. Eine Antwort wird den in Artikel 12 Absatz 3 

Buchstabe c genannten Nutzern unverzüglich übermittelt. 

▌(6) Nach Eingang eines Antrags auf Unterstützung nach dem vorliegenden Artikel 

unterrichtet die Kommission unverzüglich den Rat. Die Kommission übermittelt dem Rat 

aktuelle Informationen über die Prüfung des Antrags. Die Kommission arbeitet in Bezug 

auf▌ die eingegangenen Anträge und die Umsetzung der mit dem Programm „Digitales 

Europa“ assoziierten Drittländern aus der EU-Cybersicherheitsreserve gewährten 

Unterstützung ferner mit dem Hohen Vertreter zusammen. Die Kommission 

berücksichtigt zudem etwaige Stellungnahmen der ENISA in Bezug auf solche Anträge. 
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Artikel 17a 

Koordinierung mit Krisenmanagementmechanismen der Union 

(1) Wenn ein schwerwiegender Cybersicherheitsvorfall, ein Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes oder ein einem Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertiger 

Vorfall von einer Katastrophe im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 des Beschlusses 

Nr. 1313/2013/EU verursacht wird oder zu einer solche Katastrophe führt, ergänzt die 

im Rahmen der vorliegenden Verordnung geleistete Unterstützung der Reaktion auf 

solche Vorfälle die Maßnahmen im Rahmen des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU, der 

davon unberührt bleibt.  

(2) Im Falle eines Cybersicherheitsvorfalls großen Ausmaßes oder eines einem 

Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes gleichwertigen Vorfalls, bei dem die 

Integrierte EU-Regelung für die politische Reaktion auf Krisen gemäß dem 

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1993 (IPCR) aktiviert wird, erfolgt die im Rahmen 

der vorliegenden Verordnung geleistete Unterstützung der Reaktion auf einen solchen 

Vorfall im Einklang mit den einschlägigen Verfahren der IPCR. 
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Kapitel IV 

ÜBERPRÜFUNGSMECHANISMUS FÜR CYBERSICHERHEITSVORFÄLLE 

Artikel 18 

Überprüfungsmechanismus für Cybersicherheitsvorfälle 

(1) Auf Ersuchen der Kommission oder von EU-CyCLONe▌ nimmt die ENISA mit 

Unterstützung des CSIRTs-Netzes und mit Zustimmung der betroffenen Mitgliedstaaten 

eine Überprüfung und Bewertung von Bedrohungen, bekannten ausnutzbaren 

Schwachstellen und Eindämmungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem bestimmten 

schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfall oder Cybersicherheitsvorfall großen Ausmaßes 

vor. Nach Abschluss der Überprüfung und Bewertung eines Sicherheitsvorfalls legt die 

ENISA EU-CyCLONe, dem CSIRTs-Netz, den betroffenen Mitgliedstaaten▌ und der 

Kommission einen Bericht über die Überprüfung des Sicherheitsvorfalls vor, in dem 

zwecks Vermeidung oder Eindämmung künftiger Sicherheitsvorfälle gewonnene 

Erkenntnisse festgehalten werden sollen, um die genannten Adressaten des Berichts – 

insbesondere auch im Hinblick auf die in den Artikeln 15 und 16 der Richtlinie 

(EU) 2022/2555 festgelegten Aufgaben – bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 

unterstützen. Hat ein Sicherheitsvorfall Auswirkungen auf ein mit dem Programm 

„Digitales Europa“ assoziiertes Drittland, übermittelt die ENISA den Bericht auch dem 

Rat. In solchen Fällen leitet die Kommission den Bericht an den Hohen Vertreter weiter. 
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(2) Bei der Erstellung des in Absatz 1 genannten Berichts über die Überprüfung des 

Sicherheitsvorfalls arbeitet die ENISA mit allen einschlägigen Beteiligten zusammen und 

holt Rückmeldungen von diesen ein, darunter Vertreter der Mitgliedstaaten, der 

Kommission, anderer einschlägiger Organe, Einrichtungen und sonstiger Stellen der EU 

sowie der Branche, einschließlich Anbieter verwalteter Sicherheitsdienste und Nutzer von 

Cybersicherheitsdiensten. Soweit dies zweckmäßig ist, arbeitet die ENISA in Kooperation 

mit CSIRTs sowie gegebenenfalls mit gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555 zuständigen 

Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten auch mit Einrichtungen zusammen, die von 

schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen oder Cybersicherheitsvorfällen großen 

Ausmaßes betroffen sind. Befragte Vertreter müssen etwaige Interessenkonflikte 

offenlegen. 

(3) Der Bericht enthält eine Überprüfung und Analyse des konkreten schwerwiegenden 

Cybersicherheitsvorfalls oder Cybersicherheitsvorfalls großen Ausmaßes, einschließlich 

der Hauptursachen, der bekannten ausnutzbaren Schwachstellen und der gewonnenen 

Erkenntnisse. Die ENISA stellt sicher, dass der Bericht im Einklang mit den 

Rechtsvorschriften der Union und den nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz 

vertraulicher oder als Verschlusssache eingestufter Informationen steht. Wenn betreffende 

Mitgliedstaaten oder andere in Artikel 12 Absatz 3 genannte Nutzer dies verlangen, 

enthält der Bericht nur anonymisierte Daten. Der Bericht darf keine Angaben über aktiv 

ausgenutzte Schwachstellen enthalten, die noch nicht behoben wurden. 
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(4) Gegebenenfalls enthält der Bericht Empfehlungen zur Verbesserung der Cyberabwehr der 

Union und kann bewährte Verfahren und gewonnene Erkenntnisse einschlägiger 

Interessenträger umfassen. 

(5) Die ENISA kann eine öffentlich zugängliche Fassung des Berichts herausgeben. Diese 

Fassung des Berichts darf nur zuverlässige öffentliche Informationen und andere 

Informationen nur mit Zustimmung der betreffenden Mitgliedstaaten bzw. – bei 

Informationen über einen in Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe b oder c genannten Nutzer – 

nur mit Zustimmung dieses Nutzers enthalten. 
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Kapitel V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 19 

Änderungen der Verordnung (EU) 2021/694  

Die Verordnung (EU) 2021/694 wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Buchstabe aa wird eingefügt: 

„aa) Unterstützung des Aufbaus eines europäischen Warnsystems für 

Cybersicherheit, einschließlich der Entwicklung, der Einführung und des 

Betriebs nationaler und grenzübergreifender Cyber-Hubs, die zur 

Lageerfassung in der Union und zur Erweiterung der Kapazitäten der 

Union zur Gewinnung von Erkenntnissen über Cyberbedrohungen 

beitragen;“ 
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2. Folgender Buchstabe g wird angefügt: 

„g) Einrichtung und Betrieb eines Cybernotfallmechanismus zur 

Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Vorbereitung und Reaktion auf 

schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle, ergänzend zu nationalen 

Ressourcen und Kapazitäten und anderen auf Unionsebene verfügbaren 

Formen der Unterstützung, einschließlich der Einrichtung einer EU-

Cybersicherheitsreserve.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Maßnahmen im Rahmen des spezifischen Ziels 3 werden in erster Linie 

durch das Europäische Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Industrie, 

Technologie und Forschung und das Netz nationaler Koordinierungszentren 

gemäß der Verordnung (EU) 2021/887 des Europäischen Parlaments und des 

Rates durchgeführt, mit Ausnahme der Maßnahmen zur Umsetzung der EU-

Cybersicherheitsreserve, die von der Kommission und – gemäß Artikel 12 

Absatz 6 der Verordnung (EU) .../... [bitte Verweis auf 

Cybersolidaritätsgesetz einfügen] – der ENISA durchgeführt werden.“ 
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(2) Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 erhalten die Buchstaben b, c und d folgende Fassung: 

„b) 1 760 806 000 EUR für das spezifische Ziel 2 – Künstliche Intelligenz; 

c) 1 372 020 000 EUR für das spezifische Ziel 3 – Cybersicherheit und Vertrauen; 

d) 482 640 000 EUR für das spezifische Ziel 4 – Fortgeschrittene digitale 

Kompetenzen;“ 

b) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

„(8) Abweichend von Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 werden nicht verwendete Mittel für Verpflichtungen und 

Zahlungen, die für im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-

Cybersicherheitsreserve und der gegenseitigen Amtshilfe stehende 

Maßnahmen zur Verfolgung der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der 

vorliegenden Verordnung genannten Ziele vorgesehen sind, automatisch 

übertragen und können bis zum 31. Dezember des folgenden Haushaltsjahres 

gebunden und ausgezahlt werden. Das Europäische Parlament und der Rat 

werden gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 über die übertragenen Mittel informiert.“ 
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(2a) Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Im Arbeitsprogramm kann auch vorgesehen werden, dass Rechtsträger mit 

Sitz in assoziierten Ländern und Rechtsträger mit Sitz in der Union, die aber 

aus Drittländern kontrolliert werden, aus hinreichend gerechtfertigten 

Sicherheitsgründen von der Teilnahme an einigen oder allen Maßnahmen 

im Rahmen des spezifischen Ziels 3 ausgeschlossen sind. In solchen Fällen 

werden Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und 

Ausschreibungen auf Rechtsträger beschränkt, die ihren Sitz in 

Mitgliedstaaten haben bzw. als in Mitgliedstaaten niedergelassen gelten und 

von Mitgliedstaaten oder von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 

kontrolliert werden. 
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Im Falle von Rechtsträgern mit Sitz in der Union, die aber aus Drittländern kontrolliert 

werden, findet Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes in Bezug auf Maßnahmen 

zur Umsetzung des europäischen Warnsystems für Cybersicherheit keine 

Anwendung, wenn in Bezug auf diese Maßnahme die beiden folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der in Artikel 8a Absatz 4 der 

Verordnung (EU) .../... [Cybersolidaritätsgesetz] genannten Aufstellung 

besteht ein reales Risiko, dass die Instrumente, Infrastrukturen und Dienste, 

die erforderlich und ausreichend dafür sind, dass die betreffende Maßnahme 

angemessen zu den Zielen des europäischen Warnsystems für 

Cybersicherheit beitragen kann, von Rechtsträgern, die in einem 

Mitgliedstaat niedergelassen sind oder als dort niedergelassen gelten und die 

von einem Mitgliedstaat oder von einem Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaats kontrolliert werden, nicht zur Verfügung gestellt werden 

können.  

b) Die mit einer Beschaffung über solche Rechtsträger im Rahmen des 

europäischen Warnsystems für Cybersicherheit einhergehenden 

Sicherheitsrisiken stehen in einem angemessenen Verhältnis zu den damit 

verbundenen Vorteilen und stehen den grundlegenden Sicherheitsinteressen 

der Union und ihrer Mitgliedstaaten nicht entgegen.“ 
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Im Falle von Rechtsträgern mit Sitz in der Union, die aber aus Drittländern kontrolliert 

werden, findet Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes in Bezug auf Maßnahmen 

zur Umsetzung der EU-Cybersicherheitsreserve keine Anwendung, wenn die 

beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der in Artikel 12 Absatz 7 der 

Verordnung (EU) .../... [Cybersolidaritätsgesetz] genannten Aufstellung 

besteht ein reales Risiko, dass die Technologien, Fachkenntnisse und 

Kapazitäten, die erforderlich und ausreichend dafür sind, dass die EU-

Cybersicherheitsreserve ihre Funktionen nicht angemessen ausüben kann, 

von Rechtsträgern, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind oder als 

dort niedergelassen gelten und die von einem Mitgliedstaat oder von einem 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats kontrolliert werden, nicht zur 

Verfügung gestellt werden können.  

b) Die mit einer Aufnahme solcher Rechtsträger in die EU-

Cybersicherheitsreserve einhergehenden Sicherheitsrisiken stehen in einem 

angemessenen Verhältnis zu den damit verbundenen Vorteilen und stehen 

den grundlegenden Sicherheitsinteressen der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten nicht entgegen.“ 
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b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„6. Aus hinreichend gerechtfertigten Sicherheitsgründen kann im 

Arbeitsprogramm auch vorgesehen werden, dass sich Rechtsträger mit Sitz in 

assoziierten Ländern und Rechtsträger mit Sitz in der Union, die aber aus 

Drittländern kontrolliert werden, an einigen oder allen Maßnahmen im 

Rahmen der spezifischen Ziele 1 und 2 nur dann beteiligen dürfen, wenn sie 

den von diesen Rechtsträgern zu erfüllenden Anforderungen genügen, damit 

der Schutz der grundlegenden Sicherheitsinteressen der Union und der 

Mitgliedstaaten gewährleistet und für den Schutz von Informationen in 

Verschlusssachen gesorgt ist. Die entsprechenden Anforderungen sind im 

Arbeitsprogramm enthalten. 
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Im Falle von Rechtsträgern mit Sitz in der Union, die aber aus Drittländern kontrolliert 

werden, findet Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes auch Anwendung in Bezug 

auf Maßnahmen im Rahmen des spezifischen Ziels 3 

a) zur Umsetzung des europäischen Warnsystems für Cybersicherheit in Fällen, 

in denen Absatz 5 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels Anwendung findet 

oder 

b) zur Umsetzung der EU-Cybersicherheitsreserve in Fällen, in denen Absatz 5 

Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels Anwendung findet.“ 
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(3) Artikel 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Im Rahmen des Programms können Mittel in allen in der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 vorgesehenen Formen zur Verfügung gestellt werden, 

insbesondere durch Auftragsvergabe – als primärer Form – oder als Finanzhilfen und 

Preisgelder. 

Erfordert die Erreichung des Ziels einer Maßnahme die Beschaffung innovativer 

Güter und Dienstleistungen, so dürfen Finanzhilfen nur Begünstigten gewährt 

werden, die Auftraggeber oder öffentliche Auftraggeber im Sinne der 

Richtlinien 2014/24/EU27 und 2014/25/EU28 des Europäischen Parlaments und des 

Rates sind. 

Ist die Bereitstellung innovativer Güter oder Dienstleistungen, die noch nicht in 

großem Umfang kommerziell verfügbar sind, für die Erreichung der Ziele einer 

Maßnahme erforderlich, so kann der Auftraggeber oder öffentliche Auftraggeber die 

Vergabe mehrerer Aufträge im Rahmen desselben Vergabeverfahrens genehmigen. 

Der Auftraggeber oder öffentliche Auftraggeber kann aus hinreichend 

gerechtfertigten Gründen der öffentlichen Sicherheit verlangen, dass der 

Erfüllungsort des Auftrags im Gebiet der Union liegt. 
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Bei der Durchführung von Vergabeverfahren für die mit Artikel 12 der Verordnung 

(EU) .../... [Cybersolidaritätsgesetz] eingerichtete EU-Cybersicherheitsreserve 

können die Kommission und die ENISA als zentrale Beschaffungsstelle auftreten, 

um Aufträge anstelle oder im Namen von mit dem Programm assoziierten 

Drittländern gemäß Artikel 10 zu vergeben. Die Kommission und die ENISA können 

auch als Großhändler auftreten, indem sie Güter und Dienstleistungen zugunsten 

dieser Drittländer einkaufen, lagern und weiterverkaufen oder spenden oder 

vermieten. Abweichend von Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) .../... 

[Neufassung der Haushaltsordnung] reicht hierzu der Antrag eines einzigen 

Drittlands als Handlungsauftrag für die Kommission oder die ENISA aus. 
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Bei der Durchführung von Vergabeverfahren für die mit Artikel 12 der Verordnung 

(EU) .../... [Cybersolidaritätsgesetz] eingerichtete EU-Cybersicherheitsreserve 

können die Kommission und die ENISA als zentrale Beschaffungsstelle auftreten, 

um Aufträge anstelle oder im Namen von Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union zu vergeben. Die Kommission und die ENISA können auch als 

Großhändler auftreten, indem sie Güter und Dienstleistungen zugunsten der Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union einkaufen, lagern und 

weiterverkaufen oder spenden oder vermieten. Abweichend von Artikel 169 Absatz 3 

der Verordnung (EU) .../... [Neufassung der Haushaltsordnung] reicht hierzu der 

Antrag eines einzigen Organs, einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der 

Union als Handlungsauftrag für die Kommission oder die ENISA aus. 
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Ferner können durch das Programm Finanzierungen in Form von 

Finanzierungsinstrumenten im Rahmen von Mischfinanzierungsmaßnahmen 

bereitgestellt werden.“ 

(4) Folgender Artikel 16a wird eingefügt: 

„Artikel 16a 

Für Maßnahmen zur Umsetzung des mit Artikel 3 der Verordnung (EU) .../... 

[Cybersolidaritätsgesetz] eingerichteten europäischen Warnsystems für 

Cybersicherheit gelten die Vorschriften der Artikel 4 und 5 der Verordnung 

(EU) .../… [Cybersolidaritätsgesetz]. Im Falle eines Konflikts zwischen den 

Bestimmungen der vorliegenden Verordnung und denen der Artikel 4 und 5 der 

Verordnung (EU) .../... [Cybersolidaritätsgesetz] gehen letztere Bestimmungen vor 

und finden auf diese spezifischen Maßnahmen Anwendung. 

In Bezug auf die mit Artikel 12 der Verordnung (EU) .../... 

[Cybersolidaritätsgesetz] eingerichtete EU-Cybersicherheitsreserve sind in 

Artikel 17 der Verordnung (EU) .../… [Cybersolidaritätsgesetz] spezifische 

Vorschriften für die Teilnahme von mit dem Programm assoziierten Drittländern 

festgelegt. Im Falle eines Konflikts zwischen den Bestimmungen der vorliegenden 

Verordnung und denen des Artikels 17 der Verordnung (EU) .../... 

[Cybersolidaritätsgesetz] gehen letztere Bestimmungen vor und finden auf diese 

spezifischen Maßnahmen Anwendung.“ 
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(5) Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

„Finanzhilfen im Rahmen des Programms werden nach Maßgabe des Titels VIII der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 gewährt und verwaltet und können bis zu 100 % 

der förderfähigen Kosten decken, unbeschadet des Kofinanzierungsgrundsatzes gemäß 

Artikel 190 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046. Solche Finanzhilfen werden 

entsprechend den Vorgaben für jedes spezifische Ziel gewährt und verwaltet. 

Unterstützung in Form von Finanzhilfen kann den in Artikel 4 der Verordnung (EU) .../... 

[Cybersolidaritätsgesetz] genannten ausgewählten Mitgliedstaaten und dem in Artikel 5 

der Verordnung (EU) .../... [Cybersolidaritätsgesetz] genannten Aufnahmekonsortium im 

Einklang mit Artikel 195 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vom ECCC 

direkt gewährt werden. 

Unterstützung in Form von Finanzhilfen für den in Artikel 9 der Verordnung (EU) .../... 

[Cybersolidaritätsgesetz] genannten Cybernotfallmechanismus kann den Mitgliedstaaten 

im Einklang mit Artikel 195 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vom ECCC 

direkt gewährt werden. 
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Bei Maßnahmen gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) .../... 

[Cybersolidaritätsgesetz] unterrichtet das ECCC die Kommission und die ENISA über 

Anträge der Mitgliedstaaten auf Gewährung direkter Finanzhilfen ohne Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen. 

Im Falle der Unterstützung der gegenseitigen Amtshilfe bei der Reaktion auf einen 

schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfall oder einen Cybersicherheitsvorfall großen 

Ausmaßes gemäß Artikel 10 Buchstabe c der Verordnung (EU) .../... 

[Cybersolidaritätsgesetz] können die Kosten im Einklang mit Artikel 193 Absatz 2 

Unterabsatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 in hinreichend 

begründeten Fällen auch dann als förderfähig betrachtet werden, wenn sie vor der 

Einreichung des Finanzhilfeantrags entstanden sind.“ 

(6) Die Anhänge I und II werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.  
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Artikel 20 

Bewertung und Überarbeitung  

(1) Bis zum [zwei Jahre nach dem Datum des Geltungsbeginns der vorliegenden Verordnung] 

und danach mindestens alle vier Jahre führt die Kommission eine Bewertung der 

Funktionsweise der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen vor und übermittelt 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen entsprechenden Bericht▌. 

(2) Im Rahmen der in Absatz 1 genannten Bewertung wird konkret Folgendes geprüft: 

a) die Anzahl der eingerichteten nationalen und grenzübergreifenden Cyber-Hubs, 

der Umfang der weitergegebenen Informationen, soweit möglich einschließlich der 

Auswirkungen auf die Arbeit des CSIRT-Netzes, das Ausmaß, in dem diese 

Maßnahmen zur Stärkung der gemeinsamen Erkennung und Lageerfassung der 

Union in Bezug auf Cyberbedrohungen und ‑vorfälle und zur Entwicklung von 

Spitzentechnologien beigetragen haben, die Verwendung von Mitteln aus dem 

Programm „Digitales Europa“ für gemeinsam beschaffte Infrastrukturen, 

Instrumente und Dienste im Bereich der Cybersicherheit sowie – sofern diese 

Informationen verfügbar sind – das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen 

nationalen Cyber-Hubs und sektoralen und sektorübergreifenden Gemeinschaften 

wesentlicher und wichtiger Einrichtungen;  
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b) die Nutzung und Wirksamkeit von Maßnahmen im Rahmen des 

Cybernotfallmechanismus zur Unterstützung der Abwehrbereitschaft, 

einschließlich Schulungen, zur Unterstützung der anfänglichen Wiederherstellung 

und der Reaktion auf schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle und 

Cybersicherheitsvorfälle großen Ausmaßes, einschließlich der Verwendung von 

Mitteln aus dem Programm „Digitales Europa“, sowie die bei der Umsetzung des 

Cybernotfallmechanismus gewonnenen Erkenntnisse und die sich daraus 

ergebenden Empfehlungen; 

c) die Nutzung und Wirksamkeit der EU-Cybersicherheitsreserve in Bezug auf die 

Art der Nutzer, einschließlich der Verwendung von Mitteln aus dem Programm 

„Digitales Europa“, die Inanspruchnahme von Diensten, einschließlich der Art 

der Dienste, die durchschnittliche Zeit für die Beantwortung von Anträgen und für 

den Einsatz der Reserve, den prozentualen Anteil der Dienste, die in Dienste in 

Bezug auf die Abwehrbereitschaft im Zusammenhang mit der Prävention von und 

der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle umgewandelt wurden, sowie die bei der 

Umsetzung der EU-Cybersicherheitsreserve gewonnenen Erkenntnisse und die 

sich daraus ergebenden Empfehlungen; 
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d) der Beitrag der vorliegenden Verordnung zur Stärkung der Wettbewerbsposition 

des Industrie- und des Dienstleistungssektors der Digitalwirtschaft in der Union, 

einschließlich Kleinstunternehmen, kleiner und mittlerer Unternehmen sowie 

Start-up-Unternehmen, sowie der Beitrag zu dem übergeordneten Ziel der 

Stärkung der Kompetenzen und Fähigkeiten von Fachkräften im Bereich der 

Cybersicherheit. 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage der 

in Absatz 1 genannten Berichte gegebenenfalls einen Legislativvorschlag zur Änderung 

dieser Verordnung vor.  
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Artikel 20a 

Ausübung der Befugnisübertragung  

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in dem 

vorliegenden Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 Absatz 8 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Datum des Inkrafttretens 

des Basisrechtsakts] übertragen und kann verlängert werden. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über 

die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 Absatz 8 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 21 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch die Verordnung (EU) 2021/694 eingesetzten 

Koordinierungsausschuss für das Programm „Digitales Europa“ unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 22 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Anhang 

Die Verordnung (EU) 2021/694 wird wie folgt geändert: 

1. In Anhang I erhält der Abschnitt/das Kapitel „Spezifisches Ziel 3 – Cybersicherheit 

und Vertrauen“ folgende Fassung: 

„Spezifisches Ziel 3 – Cybersicherheit und Vertrauen 

Das Programm regt die Verstärkung, den Aufbau und den Erwerb grundlegender 

Kapazitäten zur Sicherung der digitalen Wirtschaft, Gesellschaft und Demokratie in 

der Union an, indem es das industrielle Potenzial und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Union im Bereich der Cybersicherheit stärkt und die Kapazitäten der Privatwirtschaft 

und des öffentlichen Sektors zum Schutz der Bürger und Unternehmen vor 

Cyberbedrohungen verbessert, einschließlich durch Unterstützung bei der 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/1148. 
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Die anfänglichen und gegebenenfalls nachfolgenden Maßnahmen im Rahmen dieses 

Ziels umfassen Folgendes: 

1. Koinvestitionen mit Mitgliedstaaten in fortgeschrittene 

Cybersicherheitsausrüstung und -infrastrukturen sowie Know-how im Bereich 

der Cybersicherheit, die für den Schutz kritischer Infrastrukturen und des 

digitalen Binnenmarkts insgesamt von wesentlicher Bedeutung sind; solche 

Koinvestitionen könnten Investitionen in Quantencomputeranlagen und 

Datenressourcen für Cybersicherheit, die Lageerfassung im Cyberraum, 

einschließlich der nationalen Cyber-Hubs und der grenzübergreifenden Cyber-

Hubs, die das europäische Warnsystem für Cybersicherheit bilden, sowie 

weitere Instrumente umfassen, die dem öffentlichen Sektor und der 

Privatwirtschaft in ganz Europa zugänglich zu machen sind; 

2. Ausweitung der vorhandenen technologischen Kapazitäten und Vernetzung der 

Kompetenzzentren in den Mitgliedstaaten sowie Sicherstellung, dass diese 

Kapazitäten dem Bedarf des öffentlichen Sektors und der Industrie gerecht 

werden, einschließlich durch Produkte und Dienstleistungen zur Stärkung der 

Cybersicherheit und des Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt; 
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3. Sicherstellung einer breiten Einführung wirksamer moderner cybersicherheits- 

und vertrauensfördernder Lösungen in allen Mitgliedstaaten; zu einer solchen 

Einführung gehört auch die Stärkung der Produktsicherheit vom Design bis zur 

Kommerzialisierung der Produkte; 

4. Unterstützung bei der Schließung der Kompetenzlücke im Bereich der 

Cybersicherheit mit einem Augenmerk auf einem ausgewogenen 

Geschlechterverhältnis, z. B. durch die Angleichung der entsprechenden 

Qualifikationsprogramme, ihre Anpassung an die sektorspezifischen 

Bedürfnisse und die Erleichterung des Zugangs zu gezielten spezialisierten 

Schulungen; 

5. Förderung der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten bei der Vorbereitung 

und Reaktion auf schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle durch eine 

grenzüberschreitende Einführung von Cybersicherheitsdiensten, einschließlich 

der Unterstützung der Amtshilfe zwischen Behörden und der Einrichtung einer 

Reserve vertrauenswürdiger Cybersicherheitsanbieter auf Unionsebene.“ 
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2. In Anhang II erhält der Abschnitt/das Kapitel „Spezifisches Ziel 3 – Cybersicherheit 

und Vertrauen“ folgende Fassung: 

„Spezifisches Ziel 3 – Cybersicherheit und Vertrauen 

3.1. Anzahl der gemeinsam beschafften Cybersicherheitsinfrastrukturen und/oder -

werkzeuge, auch im Rahmen des europäischen Warnsystems für 

Cybersicherheit 

3.2. Anzahl der Nutzer und Nutzergemeinschaften, die Zugang zu europäischen 

Cybersicherheitseinrichtungen erhalten 

3.3 Anzahl der Maßnahmen zur Unterstützung der Abwehrbereitschaft und der 

Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle im Rahmen des 

Cybernotfallmechanismus“ 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVE ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zur Mittelausstattung in Bezug auf die Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität 

und der Kapazitäten in der Union für die Erkennung, Vorsorge und Bewältigung von 

Cybersicherheitsbedrohungen und ‑vorfällen* 

(Cybersolidaritätsgesetz) 

1. Der dem Vorschlag für das Cybersolidaritätsgesetz beigefügte Finanzbogen der 

Kommission wurde im April 2023 veröffentlicht. Seitdem haben sich die 

Schätzungen für relevante Zahlen aufgrund der Annahme oder der erwarteten 

Annahme anderer Rechtsakte geändert. 

2. Am 5. März 2024 erzielten die beiden gesetzgebenden Organe eine vorläufige 

politische Einigung, die im Finanzbogen vorgesehene Umschichtung von Mitteln 

von dem spezifischen Ziel 4 „Fortgeschrittene digitale Kompetenzen“ auf das 

spezifische Ziel 3 „Cybersicherheit und Vertrauen“ des Programms „Digitales 

Europa“ auf 22 Mio. EUR zu begrenzen. 

3. Um den Bedingungen der vorläufigen politischen Einigung Rechnung zu tragen, hat 

die Kommission den Finanzbogen zum Cybersolidaritätsgesetz in Bezug auf die 

Mittelausstattungen für die spezifischen Ziele 2 „Künstliche Intelligenz“, 3 

„Cybersicherheit und Vertrauen“ und 4 „Fortgeschrittene digitale Kompetenzen“ 

unter Berücksichtigung der von den gesetzgebenden Organen vereinbarten 

Umschichtung aktualisiert. 

4. Dementsprechend belaufen sich die im aktualisierten Finanzbogen ausgewiesenen 

Mittelausstattungen für den Zeitraum 2025-2027 unbeschadet der Befugnisse der 

Kommission im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens auf 

̶ [544 726 000 EUR] für das spezifische Ziel 2 „Künstliche Intelligenz“ unter 

Berücksichtigung der Umschichtung von 65 Mio. EUR auf das spezifische 

Ziel 3 „Cybersicherheit und Vertrauen“; 

̶ [44 451 000 EUR] für das spezifische Ziel 3 „Cybersicherheit und Vertrauen“ 

(Teil unter direkter Mittelverwaltung durch die Kommission), einschließlich 

26 Mio. EUR, die von den spezifischen Zielen 2 und 4 umgeschichtet wurden; 
                                                 
* In der vorläufigen politischen Einigung wurde abschließend vereinbart, dass die 

vorliegende Erklärung der Europäischen Kommission in der C-Reihe des Amtsblatts 
veröffentlicht wird und dass in der L-Reihe zusammen mit dem Gesetzgebungsakt ein 
Verweis sowie ein entsprechender Link veröffentlicht werden. 
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̶ [353 190 613 EUR] für das spezifische Ziel 3 „Cybersicherheit und 

Vertrauen“ (vom Europäischen Kompetenzzentrum für Cybersicherheit 

verwalteter Teil), einschließlich 61 Mio. EUR, die von den spezifischen 

Zielen 2 und 4 umgeschichtet wurden; 

̶ [167 162 423 EUR] für das spezifische Ziel 4 „Fortgeschrittene digitale 

Kompetenzen“ unter Berücksichtigung der Umschichtung von 22 Mio. EUR 

auf das spezifische Ziel 3 „Cybersicherheit und Vertrauen“. 

5. Die EU-Cybersicherheitsreserve wird aus der Mittelausstattung des spezifischen 

Ziels 3 „Cybersicherheit und Vertrauen“ (Teil unter direkter Mittelverwaltung durch 

die Kommission) finanziert (die sich nach dem aktualisierten Finanzbogen 

schätzungsweise auf [44 451 000] EUR belaufen wird). 

] 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0356
Unternehmensbezogene Arbeitsmarktstatistiken der Europäischen Union
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
unternehmensbezogene Arbeitsmarktstatistiken der Europäischen Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates und der Verordnungen (EG) 
Nr. 450/2003 und (EG) Nr. 453/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0459),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0316/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 24. November 
20231,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0054/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

                                                
1 ABl. C, C/2024/668, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/668/oj.
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3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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[Änderungsantrag  1, sofern nicht anderes angegeben] 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2023/0288(COD) 

 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über unternehmensbezogene Arbeitsmarktstatistiken der Europäischen Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates und der Verordnungen (EG) 

Nr. 450/2003 und (EG) Nr. 453/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 338 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank2,  
▐ 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Korrekte, zeitnahe, zuverlässige und vergleichbare unternehmensbezogener 

Arbeitsmarktstatistiken in der Europäischen Union sind für die Gestaltung, 

Umsetzung und Bewertung der politischen Maßnahmen der Union erforderlich, 

insbesondere für die Maßnahmen, die den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌gekennzeichnet. 
2  ABl. C, C/2024/668, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/668/oj. 
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Zusammenhalt, die Europäische Beschäftigungsstrategie, die Europäische Säule 

sozialer Rechte, das Europäische Semester sowie die Umsetzung des Aktionsplans 

zur europäischen Säule sozialer Rechte und des Aktionsplans für die 

Sozialwirtschaft betreffen. Sie sind ebenso wichtig, damit die Union die ihr nach 

den Artikeln 2, 3 und 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) obliegenden Aufgaben erfüllen kann. [Abänd. 2] 

(2) Für die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 1176/20113 und die Überwachung angemessener 

Mindestlöhne gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments 

und des Rates4 sind für alle Mitgliedstaaten korrekte Informationen über die 

Entwicklung der Arbeitskosten pro Stunde, das Lohnniveau, die Quote der 

tarifvertraglichen Abdeckung, das Niveau der gesetzlichen Mindestlöhne und den 

Anteil der Arbeitnehmer, für die diese gelten, erforderlich. 

(3) Die Europäische Zentralbank verwendet im Kontext der einheitlichen 

Währungspolitik europäische unternehmensbezogene Arbeitsmarktstatistiken, 

insbesondere über die Entwicklung der Arbeitskosten und die Lohnentwicklung, 

um Inflations- und Deflationsrisiken im Zusammenhang mit den Arbeitskosten zu 

überwachen. Daher sind genaue, aktuelle und vergleichbare Unionsstatistiken über 

die Entwicklung der Arbeitskosten erforderlich. Es ist wichtig, dass diese Analyse 

durch die Überwachung der mit den Gewinnen verbundenen Inflations- und 

Deflationsrisiken ergänzt wird. 

(4) Es ist erforderlich, den Erhebungsumfang der Statistik der offenen Stellen zu 

erweitern und die Aktualität des Arbeitskostenindex zu verbessern, da beide 

Indikatoren zu den wichtigsten europäischen Wirtschaftsindikatoren (WEWI)5 

gehören, die zur Überwachung der Geld- und Wirtschaftspolitik benötigt werden. 

                                                 
3  Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer 
Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 

4  Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union (ABl. 
L 275 vom 25.10.2022, S. 33). 

5  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat zur Statistik 
über die Eurozone „Wege zu methodologisch verbesserten Statistiken und Indikatoren 
für die Eurozone“ – COM(2002)0661 vom 27. November 2002. 
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(4a) Für Analysezwecke ist es wichtig, dass zurückliegende Daten in einem 

angemessenen Umfang zur Verfügung stehen, um Arbeitskostenindizes im 

Zeitverlauf bewerten zu können. Um den Aufwand für die Mitgliedstaaten zu 

verringern, sollte die Übermittlung jedoch auf zurückliegende Daten beschränkt 

werden, die mindestens die Kalenderjahre 2024 und 2025 abdecken. 

(5) Es ist eine Rechtsgrundlage erforderlich, um die Übermittlung des jährlichen 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles zu regeln und die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, insbesondere 

Ziel 5 (Gleichstellung der Geschlechter), und Ziel 8 (menschenwürdige Arbeit und 

Wirtschaftswachstum), sowie die Auswirkungen der Richtlinie (EU) 2023/970 des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 (Richtlinie über die Lohntransparenz) zu 

überwachen. [Abänd. 3] 

(6) Für die Verwirklichung, Überwachung und Bewertung des Grundsatzes der 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 

Beschäftigungsfragen7 sind vergleichbare Daten über die Löhne und Gehälter von 

Männern und Frauen erforderlich. Nach der Richtlinie (EU) 2023/970 des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Stärkung der Anwendung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit8 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, der Kommission jährlich 

fristgerecht aktuelle Daten zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle gemäß der 

Richtlinie (EU) 2023/970 bereitzustellen. Diese Verpflichtung sollte durch den 

angemessenen erforderlichen statistischen Rahmen für die Erhebung und 

Übermittlung von Daten zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle ergänzt werden. 

                                                 
6  Richtlinie (EU) 2023/970 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 

2023 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch 
Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen (ABl. L 132 vom 17.5.2023, S. 
21, http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj). 

7  Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (ABl. L 204 vom 26.7.2006, 
S. 23). 

8  Richtlinie (EU) 2023/970 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 
2023 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer 
und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und 
Durchsetzungsmechanismen (ABl. L 132 vom 17.5.2023, S. 21). 
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(6a) Im Einklang mit dem Aktionsplan für die Sozialwirtschaft9 und den Zielen der 

Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030, 

insbesondere mit der Zielsetzung, dafür zu sorgen, dass Menschen mit 

Behinderungen Chancengleichheit genießen und einen gleichberechtigten Zugang 

zur Teilhabe an Gesellschaft und Wirtschaft haben, werden aktuelle, vergleichbare 

und genaue Daten über die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen 

benötigt. Diese Daten werden die dringend benötigte Bewertung der Fortschritte 

bei den gemeinsamen Bemühungen um die Verringerung der Unterschiede in der 

Beschäftigungsquote und um die Erhöhung der Beschäftigungsquote von 

Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 

(6b) Die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ohne Unterschied der 

Rasse oder der ethnischen Herkunft erfordert aktuelle, vergleichbare und genaue 

Daten über Löhne und Arbeitsplatzmerkmale von Personen unterschiedlicher 

Rasse oder ethnischer Herkunft. Diese Daten werden die dringend benötigte 

Bewertung der Fortschritte beim Abbau von Diskriminierung in Bezug auf 

Beschäftigung und Arbeitsbedingungen, einschließlich Entlassungen und 

Entlohnung, ermöglichen. 

(6c) Das geschlechtsspezifische Rentengefälle bezeichnet den relativen Unterschied 

zwischen den durchschnittlichen Bruttorenten von Frauen und Männern. Es ist 

auf die unterschiedlichen beruflichen Laufbahnen zurückzuführen; die 

beruflichen Laufbahnen von Frauen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kürzer 

sind, Lücken aufweisen und die Entlohnung sowie die geleisteten Arbeitsstunden 

geringer sind. Folglich sind Frauen im späteren Leben stärker von Armut bedroht 

als Männer. Mit den Daten über die Struktur der Einkommen, das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle und die Zusammensetzung der Arbeitskosten, 

die im Rahmen der unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken erhoben 

werden, kann auch zu einem besseren Verständnis über das geschlechtsspezifische 

Rentengefälle in den Mitgliedstaaten beigetragen werden. 

(7) Im Sinne der Vereinfachung der bestehenden Rechtsvorschriften und der Förderung 

der Harmonisierung von Anwendungsbereich, Konzepten, Definitionen und 

Qualitätsberichten sollte diese Verordnung alle europäischen 

unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken abdecken. 
                                                 
9  COM(2021)0778. 
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(7a) Um die unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken zu verbessern, ist es 

unerlässlich, dass die Daten die Qualitätsanforderungen erfüllen. Daher sollte die 

Kommission (Eurostat) weitere Leitlinien für den Umgang mit Daten aus Quellen 

von geringer Qualität bereitstellen. 

(8) In dieser Verordnung sollte den neuen Erfordernissen Rechnung getragen werden, 

die sich mit der Entwicklung und dem Zusammenwachsen der Union und des Euro-

Währungsgebiets ergeben haben, vorausgesetzt, ihre Bestimmungen führen nicht zu 

einem unverhältnismäßigen Aufwand für die Auskunftspersonen oder die nationalen 

statistischen Stellen. 

(9) Damit der Verwaltungsaufwand und die finanzielle Belastung für die 

Unternehmen, insbesondere für Sozialunternehmen, KMU und 

Kleinstunternehmen, begrenzt wird, sollten die nationalen statistischen Stellen 

Verwaltungs- und innovative Quellen, bei denen das Hauptziel nicht die 

Bereitstellung von Statistiken ist und die nationalen, regionalen oder lokalen 

Gebietskörperschaften bereits zur Verfügung stehen, als Ersatz oder Ergänzung für 

statistische Erhebungen in Betracht ziehen, wobei die Qualitätsanforderungen für 

amtliche Statistiken einzuhalten sind. Die neuesten technologischen und digitalen 

Entwicklungen können zu diesem Ziel beitragen. Allerdings muss die Anzahl der 

Quellen, aus denen Daten erhoben und übermittelt werden dürfen, auf das für die 

Verwirklichung des Ziels dieser Verordnung erforderliche und verhältnismäßige 

Maß beschränkt werden. Daher sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um festzulegen, aus welchen Quellen, 

abgesehen von Erhebungsdaten und Verwaltungsdatensätzen, im Rahmen dieser 

Verordnung Daten erhoben und übermittelt werden dürfen. In jedem Fall sollte 

die Verarbeitung von Daten, die aus diesen anderen Quellen stammen, die 

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates10 unberührt 

lassen. 

(9a) Die nationalen statistischen Stellen sollten im Umgang mit Unternehmen der in 

Artikel 338 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

                                                 
10  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 

über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in 
der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj). 
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festgelegten Vorgabe, dass die Kostenwirksamkeit zu wahren ist und der 

Wirtschaft keine übermäßigen Belastungen entstehen dürfen, Rechnung tragen. 

Die Mitgliedstaaten sollten Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass 

relevante Daten in angemessener Weise zwischen den Behörden ausgetauscht 

werden, damit der Meldeaufwand für Unternehmen so gering wie möglich ist. 

(9b) Der Rahmen für unternehmensbezogene Arbeitsmarktstatistiken sollte 

kontinuierlich verbessert werden. Dazu gehören auch Aspekte der Datenqualität 

sowie die Verringerung unangemessener wirtschaftlicher Belastungen. Neue 

Methoden und Verfahren sollten jedoch angemessen getestet werden, bevor sie 

Eingang in das Tagesgeschäft der nationalen statistischen Ämter finden. Zu 

diesem Zweck sollten die Kommission (Eurostat) und die nationalen statistischen 

Ämter Durchführbarkeits- und Pilotstudien durchführen. Diese Studien sollten 

von der Kommission initiiert werden, und die nationalen statistischen Ämter 

sollten auf freiwilliger Basis teilnehmen können. Damit die richtigen 

Schlussfolgerungen gezogen werden, sollten die Ergebnisse dieser Studien von der 

Kommission und den nationalen statistischen Ämtern einer sorgfältigen Analyse 

unterzogen werden. Diese Analyse sollte der Statistikgemeinschaft und der breiten 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

(10) Zur Erhöhung der Effizienz der statistischen Produktionsverfahren der 

Arbeitsmarktstatistiken und zur Verringerung des Beantwortungsaufwands sollten 

die nationalen statistischen Stellen gemäß Artikel 17a der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates11 unverzüglichen und 

kostenlosen Zugang zu sämtlichen nationalen Verwaltungsunterlagen haben und 

diese verwenden sowie in die Statistiken integrieren dürfen, soweit dies zur 

Entwicklung, Erstellung und Verbreitung unternehmensbezogener 

Arbeitsmarktstatistiken in der Europäischen Union erforderlich ist. 

                                                 
11  Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 
des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, 
Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164). 
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(11) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 bildet den Bezugsrahmen für die vorliegende 

Verordnung, auch im Hinblick auf den Schutz vertraulicher Daten sowie die 

Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten, einschließlich Daten in 

Privatbesitz. 

(11a) Die Verwendung von Techniken zur Extraktion von Daten aus dem Internet 

(„Web Scraping“) zur Erhebung von Daten von Websites könnte, da es sich dabei 

in der Regel um eine unstrukturierte Durchsuchung von im Internet öffentlich 

verfügbaren Daten handelt und soweit die Zuverlässigkeit der Quellen keiner 

Bewertung unterzogen wird, gegen den Datenschutzgrundsatz der Richtigkeit 

verstoßen. Auch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen für amtliche 

Statistiken (z. B. des Grundsatzes der statistischen Genauigkeit und der 

Zuverlässigkeit der Quelldaten) könnte beeinträchtigt sein. 

(12) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens 

für die systematische Erstellung hochwertiger europäischer unternehmensbezogener 

Arbeitsmarktstatistiken, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, sondern vielmehr aus Gründen der Kohärenz und Vergleichbarkeit auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.  

(13) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates12 angehört 

und hat am 25. September 2023 eine Stellungnahme abgegeben. 

(14) Für eine ordnungsgemäße Umsetzung dieser Verordnung in den Mitgliedstaaten 

bedarf es vor der ersten Datenerhebung mindestens zwölf Monate nach dem Datum 

des Inkrafttretens. Daher sollte sie frühestens ab dem 1. Januar 2026 gelten. 

(15) Der Ausschuss für das Europäische Statistische System ist angehört worden – 

                                                 
12  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 
 

Mit dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Rechtsrahmen für die Entwicklung, Erstellung 
und Verbreitung von unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken in der Union 
geschaffen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „statistische Einheit“ die natürliche oder juristische Person, über die die Daten 

erhoben oder zusammengestellt werden; 

2. „Unternehmen“ eine Reihe von rechtlichen Einheiten im Sinne der Verordnung 

(EWG) Nr. 696/93 des Rates13; darunter fallen Nichtmarktproduzenten und andere 

institutionelle Einheiten, die zum Sektor Staat gehören; 

2a. „Sozialunternehmen“ eine Einrichtung privaten Rechts, die auf dem Markt durch 

die Herstellung von Waren bzw. die Erbringung von Dienstleistungen 

unternehmerisch und im Einklang mit den Grundsätzen und Merkmalen der 

Sozialwirtschaft tätig ist, das heißt, dass sie mit ihrer Geschäftstätigkeit soziale 

oder ökologische Ziele verfolgt; Sozialunternehmen können eine Vielzahl von 

Rechtsformen aufweisen14; 

3. „örtliche Einheit“ ein Unternehmen oder einen Teil davon, das bzw. der sich an 

einem geografisch bestimmten Ort befindet;  

4. „gebietsansässiges Unternehmen“ bzw. „gebietsansässige örtliche Einheit“ ein 

Unternehmen bzw. eine örtliche Einheit, das bzw. die zum Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) beitragende wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt; 

                                                 
13  Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993 betreffend die 

statistischen Einheiten für die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft in der 
Gemeinschaft (ABl. L 76 vom 30.3.1993, S. 1), siehe Abschnitt III Buchstabe A des 
Anhangs. 

14  Empfehlung des Rates vom 27. November 2023 zur Entwicklung der 
Rahmenbedingungen für die Sozialwirtschaft (C/2023/1344) (ABl. C, C/2023/1344, 
29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj). 
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5. „Arbeitnehmer“ jede Person, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem 

Wohnsitz oder der Dauer ihrer Erwerbstätigkeit in dem betreffenden Mitgliedstaat, 

die in einem direkten, durch einen förmlichen Vertrag oder eine informelle 

Vereinbarung begründeten Arbeitsverhältnis mit einem Unternehmen steht und ein 

Arbeitsentgelt erhält, unabhängig von der Art der geleisteten Arbeit, der Arbeitszeit 

(Vollzeit- oder Teilzeitarbeit) und der Vertragsdauer (befristet oder unbefristet, 

einschließlich Saisonarbeit); das Entgelt eines Arbeitnehmers kann die Form von 

Löhnen und Gehältern annehmen, einschließlich Prämien, Zahlungen für Akkord- 

und Schichtarbeit, Zulagen, Honorare, Provisionen und Sachbezüge; [Abänd. 4] 

6. „Arbeitgeber“ ein Unternehmen oder eine örtliche Einheit, das bzw. die in einem 

direkten Arbeitsverhältnis mit einem Arbeitnehmer steht, das durch einen 

förmlichen Vertrag oder eine informelle Vereinbarung begründet wurde; 

[Abänd. 5] 

7. „Bereich“ einen Datensatz oder mehrere Datensätze, die ein Thema oder mehrere 

Themen abdecken; 

8. „Thema“ den über die statistischen Einheiten in einer Datenerhebung zu erhebenden 

Informationsgehalt, wobei jedes Thema mehrere Einzelthemen umfasst; 

9. „Einzelthema“ den über die statistischen Einheiten zu erhebenden genauen 

Informationsgehalt zu einem Thema, wobei jedes Einzelthema eine oder mehrere 

Variablen umfasst; 

10. „Variable“ ein Merkmal einer Einheit, das mehr als einen Wert aus einer Reihe von 

Werten aufweisen kann, wobei es sich um eine absolute Zahl, einen Anteil oder 

einen Verweis auf eine Position in einer Klassifizierung handeln kann; 

11. „Aufschlüsselung“ eine vordefinierte eigenständige, erschöpfende und sich 

gegenseitig ausschließende Reihe von Werten, die einer Variablen zugeordnet 

werden können, die statistische Einheiten charakterisiert; 

12. „Mikrodaten“ Daten, die nur eine statistische Einheit ohne direkte Kennung 

betreffen; 

13. „aggregierte Daten“ Daten, die sich auf eine Reihe mehrerer statistischer Einheiten 

beziehen; 
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14. „statistische Grundgesamtheit“ die Menge der statistischen Einheiten, über die 

Informationen gewünscht und Schätzungen erforderlich sind; 

15. „Stichprobengrundlage“ eine Liste, Karte oder sonstige Spezifikation der Einheiten, 

die eine vollständig zu erfassende oder zu beprobende statistische Grundgesamtheit 

bestimmen;  

16. „Stichprobe“ eine Teilmenge einer Stichprobengrundlage, deren Elemente auf der 

Grundlage eines Verfahrens mit einer bekannten Auswahlwahrscheinlichkeit 

ausgewählt wurden, das so konzipiert ist, dass es die Ableitung gültiger Schätzungen 

für die statistische Grundgesamtheit ermöglicht; 

17. „Auskunftsperson“ die Meldeeinheit, die der Behörde, die die Erhebung durchführt, 

Informationen liefert; 

18. „Erhebungsdaten“ Daten, die an einer Stichprobe von Auskunftspersonen erhoben 

und mithilfe geeigneter mathematischer Methoden auf die statistische 

Grundgesamtheit hochgerechnet werden; 

19. „Verwaltungsdatensätze“ Daten, die eine Verwaltungseinheit, üblicherweise eine 

öffentliche Stelle, ohne die vorwiegende Absicht erzeugt hat, Statistiken zu erstellen; 

20. „andere Quellen“ hochwertige und zuverlässige Daten, die eine Stelle, die keine 

Verwaltungseinheit ist, ohne die vorwiegende Absicht, Statistiken zu erstellen, 

erzeugt hat, einschließlich privater Aufzeichnungen, Websites und Datenbanken; 

21. „statistische Klassifikation“ eine geordnete Liste mit einer oder mehreren 

Detaillierungsgraden von verwandten, aber sich gegenseitig ausschließenden 

Kategorien, die zur Strukturierung von Informationen in einem bestimmten 

Statistikbereich entsprechend ihrer Ähnlichkeit verwendet wird; 

22. „Bezugszeitraum“ den Zeitraum, auf den sich die Daten beziehen; 

23. „Zeitraum der Datenerhebung“ den Zeitraum, in dem die Daten erhoben werden; 

24. „Metadaten“ Informationen, die für die Nutzung und Interpretation von Statistiken 

erforderlich sind und die Daten auf strukturierte Weise beschreiben; 

25. „vorgeprüfte Daten“ Daten, die von Mitgliedstaaten auf der Grundlage vereinbarter 

gemeinsamer Validierungsregeln überprüft wurden; 
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26. „Qualitätsbericht“ einen Bericht mit Informationen zur Qualität eines statistischen 

Produkts oder Verfahrens; 

26a. „zurückliegende Daten“ Daten, die einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren 

vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung abdecken.  

Artikel 3 

Quellen und Methoden 

(1) Für die Zwecke der Erstellung von Statistiken im Rahmen dieser Verordnung 
verwenden die Mitgliedstaaten eine oder eine Kombination der folgenden Quellen bzw. 
verwenden diese weiter, sofern sie die in Artikel 8 genannten Qualitätsstandards erfüllen: 

a) Erhebungsdaten, 

b) Verwaltungsdatensätze, 

c) andere Quellen. 

(1a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 13 zu erlassen, um diese Verordnung durch die Festlegung der in Absatz 1 
Buchstabe c genannten anderen Quellen, aus denen Daten erhoben und weitergegeben 
werden dürfen, zu ergänzen. Bei der Ausübung der Befugnis zum Erlass dieser delegierten 
Rechtsakte stellt die Kommission sicher, dass die Nutzung dieser anderen Quellen zur 
Erreichung des Ziels nach dieser Verordnung und unbeschadet der Richtlinie 2002/58/EG 
notwendig und verhältnismäßig ist, wobei sie der Sensibilität der Daten gebührend 
Rechnung trägt.  

(2) Erhebungen, die für die Zwecke der unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken 
verwendet werden, beruhen auf Stichproben, die für die statistische Grundgesamtheit 
repräsentativ sind. Die Stichproben der Unternehmen oder örtlichen Einheiten werden aus den 
nationalen statistischen Unternehmensregistern im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 2019/2152 gezogen. 

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) im Rahmen der in 
Artikel 8 Absatz 4 genannten Qualitätsberichte ausführlich über die verwendeten Quellen und 
Methoden. 

Artikel 3a 

Anforderung an die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Umfassen die gemäß dieser Verordnung durchzuführenden Tätigkeiten die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, so muss diese Verarbeitung verhältnismäßig sein 
und im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und 
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des Rates15 sowie der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates16 erfolgen. Im Einklang mit dem in den genannten Verordnungen festgelegten 
Grundsatz der Datenminimierung müssen die nach der vorliegenden Verordnung 
bereitgestellten Daten so weit aggregiert werden, dass Einzelpersonen nicht identifiziert 
werden können. 

(2) Für die im öffentlichen Interesse liegende Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu statistischen Zwecken gelten angemessene Garantien gemäß Artikel 89 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 13 der Verordnung (EU) 2018/1725. Insbesondere muss die 
Einhaltung des Grundsatzes der Anonymisierung personenbezogener Daten sichergestellt 
werden. 

Artikel 4 

Datenanforderungen 

(1) Die unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken umfassen die folgenden Bereiche 
und Themen: 

a) Verdienste: 

– i) Struktur der Verdienste; 

–  ii) geschlechtsspezifisches Lohngefälle; 

–  iii) tarifvertragliche Abdeckung; 

–  iv) gegebenenfalls Niveau des gesetzlichen Mindestlohns; 

–  v) gegebenenfalls Abdeckung des gesetzlichen Mindestlohns; 

b) Arbeitskosten: 

– i) Struktur der Arbeitskosten; 

– ii) Arbeitskostenindex; 

                                                 
15  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725) 

16  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725http://data.europa.eu/eli/reg/2016
/679/oj) 
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c) Arbeitsnachfrage: 

– i) offene Stellen. 

Die Themen Arbeitskostenindex gemäß Buchstabe b Ziffer ii und offene Stellen gemäß 
Buchstabe c Ziffer i umfassen ihre jeweiligen Frühschätzungen im Sinne von Artikel 5. 

(2) Für jedes in Absatz 1 aufgeführte Thema werden die Einzelthemen, die entsprechende 
Periodizität, die Bezugszeiträume und die Übermittlungsfristen im Anhang festgelegt. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die Liste der im Anhang aufgeführten Einzelthemen, die 
Bezugszeiträume und die Übermittlungsfristen zu ändern. 

(4) Bei der Ausübung der Befugnisse zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Absatz 3 
stellt die Kommission sicher, dass die Änderungen keinen erheblichen und 
unverhältnismäßigen Aufwand für die Mitgliedstaaten und die Auskunftspersonen darstellen. 
Zu diesem Zweck werden Durchführbarkeitsstudien gemäß Artikel 9 in Auftrag gegeben, 
deren Ergebnisse vor dem Erlass der delegierten Rechtsakte gebührend bewertet und 
berücksichtigt werden müssen. 

(5) Die Daten werden der Kommission (Eurostat) in Form von aggregierten Daten 
übermittelt, mit Ausnahme des in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i genannten Themas (Struktur 
der Verdienste), für das Mikrodaten für einzelne Arbeitnehmer und örtliche Einheiten 
übermittelt werden. 

(6) Zur Bereitstellung der vorgeprüften Daten und der damit zusammenhängenden 
Metadaten verwenden die Mitgliedstaaten für jeden Datensatz ein von der Kommission 
(Eurostat) festgelegtes technisches Format. Die Daten und Metadaten werden der 
Kommission (Eurostat) über den zentralen Dateneingangsdienst bereitgestellt. 

(7) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die folgenden Elemente 
für jedes Thema festgelegt werden: 

a) Liste und Beschreibung von Variablen, 

b) statistische Klassifikationen und Aufschlüsselungen der Daten, 

c) Genauigkeitsziele, 

d) Metadaten, die mit derselben Periodizität, den Bezugszeiträumen und den Fristen wie 

der Daten, auf die sie sich beziehen, zu übermitteln sind, 

e) Datenerhebungszeiträume. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden mindestens zwölf Monate vor dem Beginn des 
einschlägigen Bezugszeitraums gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 
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Artikel 5 

Frühschätzungen 

(1) Es werden Frühschätzungen für den Arbeitskostenindex gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer ii und für offene Stellen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i 
übermittelt: 

a) von Mitgliedstaaten mit einem jährlichen Anteil von mehr als 3 % an der Gesamtzahl 

der Arbeitnehmer in der EU in jedem der letzten drei aufeinanderfolgenden Jahre; 

und 

b) von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets mit einem jährlichen Anteil von 

mehr als 3 % an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Euro-Währungsgebiet in 

jedem der letzten drei aufeinanderfolgenden Jahre. 

(2) Die Anteile an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer in der EU und im Euro-
Währungsgebiet gemäß Absatz 1 werden von der Kommission (Eurostat) auf der Grundlage 
der verfügbaren jährlichen Daten der EU-Arbeitskräfteerhebung ermittelt. 

(3) Sollte sich die Liste der Mitgliedstaaten mit einem Anteil an der Gesamtzahl der 
Arbeitnehmer, der höher ist als die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 
Schwellenwerte, ändern, so teilt die Kommission (Eurostat) dies dem/den betreffenden 
Mitgliedstaat(en) innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Zeitraums mit, der für die 
Bewertung des Schwellenwerts von 3 % herangezogen wurde. Liegen die aktualisierten 
Anteile der Arbeitnehmer unter den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 
Schwellenwerten, so kann der betreffende Mitgliedstaat bzw. können die betreffenden 
Mitgliedstaaten die Übermittlung von Frühschätzungen ab dem Bezugsquartal des ersten 
Kalenderjahres nach dem Datum der Mitteilung einstellen. Liegen die aktualisierten Anteile 
über diesen Schwellenwerten, so übermittelt der betreffende Mitgliedstaat bzw. übermitteln 
die betreffenden Mitgliedstaaten die Frühschätzungen ab dem ersten Referenzquartal des 
dritten Kalenderjahres nach dem Datum der Mitteilung. 

Artikel 6 

Statistische Einheiten und statistische Grundgesamtheit 

(1) Im Rahmen dieser Verordnung werden Statistiken für eine oder mehrere der folgenden 
statistischen Einheiten erstellt: 

a) Unternehmen, 

b) örtliche Einheiten, 

c) Arbeitnehmer. 

(2) Für die Themen Arbeitskostenindex gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii 
und offene Stellen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i umfasst die statistische 
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Grundgesamtheit alle Unternehmen oder örtlichen Einheiten, die in dem Mitgliedstaat 
ansässig sind und die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) ihre Hauptwirtschaftstätigkeit ist in einem beliebigen Abschnitt der NACE-

Systematik17 enthalten, mit Ausnahme von „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“, 

„private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von 

Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten 

Schwerpunkt“ und „exterritoriale Organisationen und Körperschaften“, und 

b) sie beschäftigen einen oder mehrere Arbeitnehmer. 

(3) Für die Themen Struktur der Verdienste gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i 
und geschlechtsspezifisches Lohngefälle gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii 
umfasst die statistische Grundgesamtheit in Bezug auf die Daten über den Arbeitgeber alle 
örtlichen Einheiten, die in dem Mitgliedstaat ansässig sind und die folgenden Bedingungen 
erfüllen: 

a) ihre Wirtschaftstätigkeit ist in einem beliebigen Abschnitt der NACE-Systematik 

enthalten, mit Ausnahme von „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“, „private 

Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von 

Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten 

Schwerpunkt“ und „exterritoriale Organisationen und Körperschaften“, und 

b) sie beschäftigen einen oder mehrere Arbeitnehmer. 

Für die Themen Struktur der Verdienste und geschlechtsspezifisches Lohngefälle umfasst die 
statistische Grundgesamtheit in Bezug auf die Daten über den Arbeitnehmer alle 
Arbeitnehmer, deren örtliche Einheit der gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 
festgelegten Grundgesamtheit angehört. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Buchstaben a und b erstreckt sich die Übermittlung der 
Daten zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle für den Bezugszeitraum 2026 auf alle 
örtlichen Einheiten, die Teil von Unternehmen mit zehn oder mehr Arbeitnehmern sind und 
die zusätzlich zu den in Absatz 3 Buchstabe a ausgeschlossenen Tätigkeiten nicht unter den 
Abschnitt „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung“ der NACE-
Systematik fallen. 

(5) Für das Thema Struktur der Arbeitskosten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b 
Ziffer i umfasst die statistische Grundgesamtheit alle örtlichen Einheiten, die in dem 
Mitgliedstaat ansässig sind und die folgenden Bedingungen erfüllen: 

                                                 
17  Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates 
sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 
vom 30.12.2006, S. 1) 
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a) ihre Wirtschaftstätigkeit ist in einem beliebigen Abschnitt der NACE-Systematik 

enthalten, mit Ausnahme von „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“, „private 

Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von 

Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten 

Schwerpunkt“ und „exterritoriale Organisationen und Körperschaften“, und 

b) sie sind Teil von Unternehmen mit zehn oder mehr Arbeitnehmern. 

(5a) Für alle im Anhang aufgeführten Themen erheben und übermitteln die 

Mitgliedstaaten gesonderte Daten über Sozialunternehmen. 

 

Artikel 7 

Anforderungen bezüglich Ad-hoc-Daten 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen sie die von den 
Mitgliedstaaten auf Ad-hoc-Basis zur Verfügung zu stellenden Informationen festlegt, wenn 
die Erhebung zusätzlicher Daten im Anwendungsbereich dieser Verordnung als erforderlich 
erachtet wird, um den zusätzlichen statistischen Datenbedarf, der nicht auf andere Weise 
erfüllt werden kann, zu decken. In diesen delegierten Rechtsakten ist Folgendes festgelegt: 

a) die im Rahmen von Ad-hoc-Datenerhebungen im Zusammenhang mit den in 

Artikel 4 genannten Bereichen und Themen bereitzustellenden Einzelthemen sowie 

die Gründe für diesen zusätzlichen Bedarf, 

b) die Bezugszeiträume und Übermittlungsfristen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, ab dem Bezugsjahr 2028 und mit 
einem Mindestabstand von zwei Jahren zwischen den einzelnen Ad-hoc-Erhebungen 
delegierte Rechtsakte gemäß Absatz 1 zu erlassen. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Präzisierung der in Absatz 1 
genannten Ad-hoc-Informationen und Metadaten. In diesen Durchführungsrechtsakten sind 
gegebenenfalls die folgenden technischen Elemente anzugeben: 

a) Liste und Beschreibung von Variablen, 

b) statistische Klassifikationen und Aufschlüsselungen der Daten, 

c) detaillierte Spezifikationen zu den abgedeckten statistischen Einheiten, 

d) zu übermittelnde Metadaten, 

e) Datenerhebungszeiträume. 
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Diese Durchführungsrechtsakte werden bis spätestens 24 Monate vor Beginn des jeweiligen 
Referenzzeitraums gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 8 

Qualitätsanforderungen und Qualitätsberichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Qualität der 
übermittelten Daten und Metadaten zu sichern. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Daten, einschließlich zurückliegender 
Daten, die unter Verwendung der in Artikel 3 festgelegten Quellen und Methoden erhoben 
werden, die in Artikel 6 festgelegten statistischen Einheiten und die statistische 
Grundgesamtheit vollständig erfassen und genaue Schätzungen davon ermöglichen. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln Qualitätsberichte über die Quellen und Methoden für 
jedes der in Artikel 4 genannten Themen. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die praktischen Vorkehrungen 
für die Qualitätsberichte und ihren Inhalt festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 14 Absatz 2 erlassen. 

(6) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) über alle erheblichen 
Informationen über oder Veränderungen bei der Durchführung dieser Verordnung, die sich 
auf die Qualität der übermittelten Daten auswirken würden. Die Informationen sind so bald 
wie möglich und spätestens drei Monate nach dem Inkrafttreten solcher Änderungen 
mitzuteilen. 

(7) Auf Antrag der Kommission (Eurostat) legen die Mitgliedstaaten zusätzliche, zur 
Bewertung der Qualität der statistischen Daten notwendige Informationen vor. 

(8) Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der übermittelten Daten, die 
verwendeten Quellen und Methoden sowie die Stichprobengrundlagen. Die Kommission 
(Eurostat) erstellt und veröffentlicht Berichte über die Qualität der übermittelten Daten 
und die verwendeten Quellen und Methoden. In diesen Berichten gibt die Kommission 
(Eurostat) Empfehlungen zum Umgang mit den als minderwertig eingestuften Quellen und 
den aus diese Quellen erhobenen Daten ab. 

Artikel 9 

Durchführbarkeits- und Pilotstudien 

(1) Die Kommission (Eurostat) kann Durchführbarkeits- und Pilotstudien in die Wege 
leiten, um die unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken zu verbessern oder den 
Verwaltungsaufwand und den finanziellen Aufwand für die Unternehmen, insbesondere für 
KMU und Kleinstunternehmen, zu begrenzen. Die Zielsetzung solcher Studien umfasst 
mindestens eines der folgenden Elemente: 
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a) die Qualität und Vergleichbarkeit der Daten zu verbessern, 

b) Erforschung neuer Möglichkeiten und Einführung neuer Funktionen, um den 
Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden; 

c) Verbesserung der Integration zwischen Erhebungen und anderen Datenquellen; 

d) Verringerung des Aufwands für die Auskunftspersonen zu verringern; 

e) die Kosteneffizienz der Datenerhebung zu verbessern.  

Bei den Studien werden die technologischen und digitalen Entwicklungen berücksichtigt. 

(1a) Die im Rahmen von Pilotstudien gemäß Absatz 1 erhobenen Daten beschränken 
sich auf die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Bereiche und Themen sowie auf die im 
Anhang angegebenen Einzelthemen.  

(2) Die Mitgliedstaaten können sich auf freiwilliger Basis an diesen Studien beteiligen. 
Sie stellen in Zusammenarbeit mit der Kommission (Eurostat) sicher, dass die Studien auf 
Unionsebene repräsentativ sind. 

(3) Die Ergebnisse dieser Studien werden von der Kommission (Eurostat) in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den wichtigsten Interessenträgern, 
einschließlich der Sozialpartner, bewertet. Die Kommission (Eurostat) erstellt in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Berichte über die Ergebnisse dieser Studien. Diese 
Meldungen werden öffentlich zugänglich gemacht. 

In den im ersten Unterabsatz genannten Berichten kann die Kommission (Eurostat) 
Empfehlungen dazu abgeben, wie Pilotstudien als dauerhafte Lösungen integriert werden 
sollten. 

3a. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13 delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um diese Verordnung durch die Festlegung der Rollen und 
Verantwortlichkeiten der Akteure zu ergänzen, die die in Absatz 1 Artikels genannten 
Studien durchführen, sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck dieser 
Studien erfolgt. 

Artikel 10 

Finanzierung 

(1) Die EU kann den nationalen statistischen Ämtern und anderen einzelstaatlichen 
Stellen im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 einen 
finanziellen Beitrag aus ihrem Gesamthaushaltsplan zu folgenden Zwecken gewähren: 

a) Verbesserung der Quellen, einschließlich der Stichprobengrundlagen, für die 

unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Verordnung bis spätestens 31. Dezember 2029; 
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b) Verbesserung der Methoden für die unternehmensbezogenen Arbeitsmarktstatistiken, 

einschließlich der in Artikel 9 genannten Durchführbarkeits- und Pilotstudien. 

Die EU finanziert keine Kosten für die regelmäßige Erstellung von Statistiken, die gemäß 
dieser Verordnung zu übermitteln sind. 

(2) Die finanzielle Beteiligung der EU darf 80 % der förderfähigen Kosten nicht 
überschreiten. 

Artikel 11 

Schutz der finanziellen Interessen der EU 
 

(1) Die Kommission gewährleistet bei der Durchführung der nach dieser Verordnung 
finanzierten Maßnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der EU durch geeignete 
Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlungen, 
durch wirksame Kontrollen und – bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten – durch 
Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge sowie gegebenenfalls durch wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen. 

(2) Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen 
Begünstigten, bei Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel gemäß dieser 
Verordnung erhalten haben, Rechnungsprüfungen anhand von Belegkontrollen und 
Kontrollen vor Ort durchzuführen. 

(3) Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann gemäß den 
Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 883/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 und der Verordnung (EURATOM EG) Nr. 2185/96 
des Rates19 Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort, 
durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer Finanzhilfevereinbarung, 
einem Finanzhilfebeschluss oder einem Finanzierungsvertrag im Rahmen dieser Verordnung 
ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der EU vorliegt. 

(4) Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 ist der Kommission, dem Rechnungshof, der 
Europäischen Staatsanwaltschaft und dem OLAF in Kooperationsabkommen mit Drittstaaten 
und internationalen Organisationen, in Verträgen, Finanzhilfevereinbarungen und 
Finanzhilfebeschlüssen, die sich aus der Umsetzung dieser Verordnung ergeben, ausdrücklich 
die Befugnis zu erteilen, derartige Rechnungsprüfungen und Untersuchungen im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten durchzuführen. 

                                                 
18  Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EURATOM) 
Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

19  Verordnung (EURATOM, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 
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Artikel 12 

Ausnahmeregelungen 

(1) Erfordert die Anwendung dieser Verordnung oder der gemäß dieser Verordnung 
erlassenen delegierten Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte größere Änderungen des 
nationalen statistischen Systems eines Mitgliedstaats, so kann die Kommission dem 
Mitgliedstaat im Wege von Durchführungsrechtsakten hinreichend begründete 
Ausnahmeregelungen für eine Höchstdauer von einem Jahr gewähren. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 14 Absatz 2 
erlassen. 

Bei der Gewährung der Ausnahmeregelungen berücksichtigt die Kommission die 
Vergleichbarkeit der Statistiken der Mitgliedstaaten und die rechtzeitige Berechnung der 
erforderlichen repräsentativen und zuverlässigen europäischen Aggregate. Die Kommission 
stellt ferner sicher, dass die unter diese Verordnung fallenden Anforderungen in Bezug auf 
Statistiken, Metadaten und Qualität, die zuvor unter die aufgehobenen Verordnungen fielen, 
ohne Unterbrechung weiter erfüllt werden. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterbreitet der Kommission innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung oder der auf ihrer Grundlage erlassenen 
delegierten Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte einen ordnungsgemäß begründeten 
Antrag. 

Artikel 13 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 1a, Artikel 4 
Absatz 3, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 3a wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Amt für Veröffentlichungen: Bitte genaues Datum des 
Inkrafttretens der Verordnung einfügen] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 1a, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 7 
Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 3a kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 
sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

www.parlament.gv.at



 

 1425 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 1a, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 7 
Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 3a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

Artikel 14 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 eingesetzten 
Ausschuss für das Europäische Statistische System unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

Artikel 15 

Aufhebung 

(1) Die Verordnungen (EG) Nr. 530/1999, (EG) Nr. 450/2003 und (EG) Nr. 453/2008 
werden mit Wirkung vom 1. Januar 2026 aufgehoben. 

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die 
vorliegende Verordnung. 

Artikel 16 

Inkrafttreten und Anwendung 
 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 
 
Sie gilt ab dem 1. Januar 2026. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 
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Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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ANHANG  

Bereiche, Themen und Einzelthemen: Periodizität der Bereitstellung von Daten, 
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(1) Nach dem Ende des Bezugszeitraums „T“. 

(2) Fallen die genannten Fristenenden auf einen Samstag oder Sonntag, so endet die Frist 
tatsächlich am darauf folgenden Montag vor 12.00 Uhr (MEZ). 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0357
Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 bezüglich des Geltungsbereichs 
der Vorschriften für Referenzwerte, der Verwendung in der Union von 
Referenzwerten, die von einem in einem Drittstaat angesiedelten 
Administrator bereitgestellt werden, und bestimmter Meldepflichten
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 bezüglich des Geltungsbereichs der 
Vorschriften für Referenzwerte, der Verwendung in der Union von Referenzwerten, die 
von einem in einem Drittstaat angesiedelten Administrator bereitgestellt werden, und 
bestimmter Meldepflichten (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0660),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0389/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0076/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2023/0379 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 bezüglich des Geltungsbereichs der 
Vorschriften für Referenzwerte, der Verwendung in der Union von Referenzwerten, die 

von einem in einem Drittstaat angesiedelten Administrator bereitgestellt werden, und 
bestimmter Meldepflichten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 114, 
auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 

(1) Meldepflichten spielen bei der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Überwachung 

und Durchsetzung von Rechtsvorschriften eine wichtige Rolle. Um sicherzustellen, 

dass diese Pflichten ihren Zweck erfüllen, und um den Verwaltungsaufwand zu 

verringern, sollten diese Pflichten allerdings gestrafft werden. 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌gekennzeichnet. 
1  ABl. C vom ..., S. . 
2  ABl. C vom ..., S. . 
3  ABl. C vom ..., S. . 
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(2) Nach der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates4 

müssen alle Referenzwert-Administratoren, unabhängig von der Systemrelevanz 

dieser Referenzwerte oder des Werts der Finanzinstrumente oder Kontrakte, bei 

denen diese Referenzwerte als Referenzzinssätze oder als Referenzwerte für die 

Wertentwicklung herangezogen werden, mehrere ausgesprochen detaillierte 

Anforderungen erfüllen, so u. a. in Bezug auf ihre Organisation, auf die 

Unternehmensführung und Interessenkonflikte, auf Aufsichtsfunktionen, auf 

Eingabedaten, auf Verhaltenskodizes, auf die Meldung von Verstößen sowie auf die 

Offenlegung von Methode und Referenzwert-Erklärungen. Für die Administratoren 

kleinerer Referenzwerte in der Union sind diese überaus detaillierten Anforderungen 

gemessen an den Zielen der Verordnung (EU) 2016/1011 (Wahrung der 

Finanzstabilität und Vermeidung nachteiliger wirtschaftlicher Auswirkungen durch 

unzuverlässige Referenzwerte) mit einer unverhältnismäßig hohen Last verbunden. 

Diese Last sollte durch Fokussierung auf die wirtschaftlich für den Unionsmarkt 

relevantesten Referenzwerte verringert werden, d. h. durch Fokussierung auf 

signifikante und kritische Referenzwerte sowie auf Referenzwerte, die zu den 

wichtigsten Politikbereichen der Union beitragen, nämlich die Referenzwerte für den 

klimabedingten Wandel und die Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte. Aus diesem 

Grund sollte der Anwendungsbereich der Titel II, III, IV und VI der Verordnung 

(EU) 2016/1011 auf diese speziellen Referenzwerte begrenzt werden. 

(2a)  Referenzwert-Administratoren, die weiterhin in den Anwendungsbereich der 

Verordnung (EU) 2016/1011 fallen möchten, sollten die Möglichkeit haben, eine 

freiwillige Beaufsichtigung zu beantragen, selbst wenn ihre Referenzwerte den 

Schwellenwert eines signifikanten Referenzwerts nicht erreichen oder nicht als 

signifikant eingestuft werden. Ebenso sollte es Referenzwert-Administratoren, 

deren Referenzwerte den Schwellenwert eines signifikanten Referenzwerts nicht 

erreichen und die eine aufsichtsrechtliche Zulassung gemäß der Verordnung (EU) 

2016/1011 erhalten möchten, nicht untersagt werden, dies zu tun. 

                                                 
4  Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert 
oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und 
zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1). 
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(3) Nach Artikel 18a der Verordnung (EU) 2016/1011 kann die Kommission bestimmte 

Devisenkassakurs-Referenzwerte vom Anwendungsbereich dieser Verordnung 

ausnehmen, um deren fortgesetzte Verfügbarkeit in der Union sicherzustellen. 

Angesichts der Notwendigkeit, den Fokus der Verordnung (EU) 2016/1011 zu 

ändern und ihren Anwendungsbereich auf kritische Referenzwerte, signifikante 

Referenzwerte, EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und Paris-

abgestimmte EU-Referenzwerte zu begrenzen, ist die spezielle Ausnahmeregelung 

für Devisenkassakurs-Referenzwerte nicht mehr erforderlich. 

(4) Nach Artikel 19d der Verordnung (EU) 2016/1011 müssen Administratoren 

signifikanter Referenzwerte bestrebt sein, einen EU-Referenzwert für den 

klimabedingten Wandel oder einen Paris-abgestimmten EU-Referenzwert 

bereitzustellen, damit Mindeststandards für Klima-Referenzwerte geschaffen 

werden und ein umfassendes Angebot an Klima-Indizes in der Union bereitgestellt 

wird. 

(5) Die Kriterien für die Beurteilung, ob ein Referenzwert als signifikant zu betrachten 

ist, sind derzeit in Artikel 24 der Verordnung (EU) 2016/1011 festgelegt. 

Referenzwerte werden unter anderem dann als signifikant betrachtet, wenn der in 

Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung festgelegte Schwellenwert bei 

ihnen erfüllt ist. 

(6) Referenzwert-Administratoren sollten die Verwendung der von ihnen bereitgestellten 

Referenzwerte in der Union überwachen und der zuständigen Behörde oder – je nach 

Ort ihrer Ansiedlung – der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(ESMA) mitteilen, wenn der in Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 

(EU) 2016/1011 festgelegte Schwellenwert bei einem ihrer Referenzwerte in der 

Summe überschritten ist. Es ist jedoch schwierig, einen solchen Schwellenwerte zu 

berechnen, insbesondere auf der Ebene der Union. Um die einheitliche 

Anwendung dieses Schwellenwerts sicherzustellen, sollte die ESMA Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, um die Berechnungsmethode 

näher zu spezifizieren. Darüber hinaus sollten die Administratoren von 

Referenzwerten, die in der Union verwendet werden, bestrebt sein, einen global 

vereinbarten Identifizierungscode zur Identifizierung ihrer Referenzwerte zu 

erhalten. 
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(6a) Damit Referenzwert-Administratoren genügend Zeit haben, um sich an die für 

signifikante Referenzwerte geltenden Anforderungen anzupassen, sollten sie 

diesen erst nach Ablauf von 60 Arbeitstagen nach dem Tag der Übermittlung einer 

solchen Mitteilung unterliegen. Darüber hinaus sollten Referenzwert-

Administratoren den betreffenden zuständigen Behörden oder der ESMA auf 

Ersuchen alle Informationen vorlegen, die erforderlich sind, um zu beurteilen, in 

welchem Umfang dieser Referenzwert in der Union insgesamt verwendet wird.  

(6b) Unterlässt oder verweigert ein Referenzwert-Administrator es, den zuständigen 

Behörden mitzuteilen, dass bei der Verwendung eines seiner Referenzwerte der in 

Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/1011 festgelegte 

Schwellenwert überschritten wurde, und haben die zuständigen Behörden klar und 

nachweislich Grund zu der Annahme, dass der Schwellenwert überschritten 

wurde, sollten die zuständigen Behörden oder gegebenenfalls die ESMA nach 

vorheriger Anhörung des Administrators den Schwellenwert als überschritten 

erklären können. Eine solche Erklärung sollte für den Referenzwert-

Administrator die gleichen Pflichten nach sich ziehen wie eine Mitteilung von ihm 

selbst. Davon unberührt bleiben sollte die Möglichkeit der zuständigen Behörden 

oder der ESMA, Verwaltungssanktionen gegen Administratoren zu verhängen, die 

nicht mitteilen, dass bei einem ihrer Referenzwerte der geltende Schwellenwert 

überschritten wurde. 

(7) Märkte, Preise und Regulierungsumfeld sind im Laufe der Zeit Veränderungen 

unterworfen. Um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen, sollte der Kommission 

die Befugnis zur Präzisierung der Methode übertragen werden, nach der 

Administratoren und zuständige Behörden den Gesamtwert der Finanzinstrumente, 

Finanzkontrakte oder Investmentfonds, bei denen ein Referenzwert als 

Bezugsgrundlage dient, berechnen müssen. 

(8) In Ausnahmefällen kann es allerdings Referenzwerte geben, deren Verwendung in 

der Summe zwar unter dem in Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

2016/1011 festgelegten Schwellenwert bleibt, die aufgrund der besonderen 

Marktlage eines Mitgliedstaats für diesen Mitgliedstaat aber von solcher Bedeutung 

sind, dass jeder etwaige Mangel an Verlässlichkeit ähnliche Auswirkungen hätte wie 

ein Referenzwert, dessen Verwendung über diesen Schwellenwert hinausgeht. Aus 

diesem Grund sollte die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats einen solchen 
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Referenzwert, wenn er von einem EU-Administrator bereitgestellt wird, anhand einer 

Reihe qualitativer Kriterien als signifikant einstufen können. Bei Referenzwerten, die 

von einem nicht in der EU angesiedelten Administrator bereitgestellt werden, sollte 

es die ESMA sein, die einen solchen Referenzwert auf Ersuchen einer oder mehrerer 

zuständiger Behörden als signifikant einstuft. 

(9) Um sicherzustellen, dass die Einstufung eines Referenzwerts als signifikant in den 

Mitgliedstaaten auf kohärente und koordinierte Weise erfolgt, sollten zuständige 

Behörden, die einen Referenzwert als signifikant einstufen wollen, die ESMA 

konsultieren. Aus demselben Grund sollte die zuständige Behörde eines 

Mitgliedstaats, die einen von einem in einem anderen Mitgliedstaat angesiedelten 

Administrator bereitgestellten Referenzwert als signifikant einstufen will, auch die 

zuständige Behörde dieses anderen Mitgliedstaats konsultieren. 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den zuständigen Behörden, welche von ihnen 

einen Referenzwert einstufen und beaufsichtigen sollte, sollten von der ESMA 

gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments 

und des Rates5 beigelegt werden. 

(10) Um dem Recht auf Anhörung Genüge zu tun, sollte eine zuständige Behörde oder die 

ESMA – bevor sie einen Referenzwert als signifikant einstuft – dem Administrator 

dieses Referenzwerts Gelegenheit geben, alle für die Einstufung sachdienlichen 

Informationen zur Verfügung zu stellen. 

(11) Um die Einstufung eines Referenzwerts als signifikant so transparent wie möglich zu 

gestalten, sollten die zuständigen Behörden oder die ESMA einen 

Einstufungsbeschluss fassen und darin die Gründe darlegen, warum dieser 

Referenzwert als signifikant angesehen wird. Zuständige Behörden sollten einen 

solchen Beschluss auf ihrer Website veröffentlichen und die ESMA davon in 

Kenntnis setzen. Aus denselben Gründen sollte die ESMA, wenn sie einen 

Referenzwert auf Ersuchen einer zuständigen Behörde als signifikant einstuft, den 

Einstufungsbeschluss auf ihrer Website veröffentlichen und die ersuchende 

zuständige Behörde davon in Kenntnis setzen. 

                                                 
5  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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(12) EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU-CTB) und Paris-

abgestimmte EU-Referenzwerte (EU-PAB) sind besondere Referenzwertkategorien, 

die sich über die Vorschriften hinsichtlich ihrer Methode und der 

Offenlegungspflicht, denen ihr Administrator unterliegt, definieren. Aus diesem 

Grund und zur Vermeidung von Aussagen, die die Nutzer zu der Annahme 

veranlassen könnten, dass solche Referenzwerte den mit diesen Bezeichnungen 

verknüpften Standards entsprechen, sollten diese Referenzwerte – soweit 

erforderlich – einer Registrierungs-, Zulassungs-, Anerkennungs- oder 

Übernahmepflicht sowie einer Aufsicht unterliegen.  

(12a) Die regulatorische Behandlung von Rohstoff-Referenzwerten sollte auf ihre 

besonderen Merkmale zugeschnitten sein. Rohstoff-Referenzwerte, die den 

allgemeinen Vorschriften für finanzielle Referenzwerte unterliegen, sollten 

genauso behandelt werden wie andere finanzielle Referenzwerte und sollten nur 

dann unter die Verordnung (EU) 2016/1011 fallen, wenn es sich um signifikante 

oder kritische Referenzwerte handelt und sie nicht vom Anwendungsbereich dieser 

Verordnung ausgenommen wurden. Rohstoff-Referenzwerte, die den besonderen 

Regelungen in Anhang II der Verordnung (EU) 2016/1011 unterliegen, sollten 

stets unter die genannte Verordnung fallen, damit ihre Bewertungen robust und 

zuverlässig sind. 

(13) Damit rechtzeitig mit der Beaufsichtigung signifikanter Referenzwerte begonnen 

werden kann, sollten die Administratoren von Referenzwerten, die entweder durch 

Erreichen des geltenden quantitativen Schwellenwerts oder durch eine entsprechende 

Einstufung signifikant geworden sind, innerhalb von 60 Arbeitstagen eine Zulassung 

oder Registrierung oder – bei Referenzwerten, die von einem in einem Drittland 

angesiedelten Administrator bereitgestellt werden – eine Übernahme oder 

Anerkennung beantragen müssen. 

(14) Zur Minderung der Risiken bei der Verwendung von Referenzwerten, bei denen eine 

sichere Verwendung in der Union unter Umständen nicht möglich ist, und zur 

Warnung der potenziellen Nutzer sollten die zuständigen Behörden und die ESMA 

einen Warnhinweis in Form einer Bekanntmachung ausgeben können, aus dem 

hervorgeht, dass der Administrator eines signifikanten Referenzwerts die geltenden 

Anforderungen, insbesondere die Zulassungs-, Registrierungs-, Übernahme- oder 

Anerkennungspflicht, nicht erfüllt. Nach Veröffentlichung eines solchen 
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Warnhinweises sollten beaufsichtigte Unternehmen keine neuen Bezugnahmen auf 

solche Referenzwerte oder Referenzwert-Kombinationen mehr hinzufügen dürfen. 

Zur Vermeidung der Risiken bei der Verwendung von Referenzwerten, die angeblich 

die Voraussetzungen für die Bezeichnung EU-Referenzwert für den klimabedingten 

Wandel oder Paris-abgestimmter EU-Referenzwert erfüllen, aber keiner 

angemessenen Aufsicht unterliegen, sollten beaufsichtigte Unternehmen auch keine 

neuen Bezugnahmen auf einen EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel, 

einen Paris-abgestimmten EU-Referenzwert oder eine Kombination aus beidem 

hinzufügen dürfen, wenn der Administrator dieser Referenzwerte nicht im 

Administratoren- und Referenzwert-Register der ESMA aufgeführt ist.  

(15) Um zu verhindern, dass es nach dem Verbot der Verwendung eines Referenzwerts zu 

potenziell übermäßigen Marktstörungen kommt, sollten die zuständigen Behörden 

oder die ESMA die vorübergehende weitere Verwendung eines solchen 

Referenzwerts gestatten können. Um für die Endanleger ein ausreichendes Maß an 

Transparenz und Schutz sicherzustellen, sollten die Nutzer von Referenzwerten, für 

die ein Warnhinweis in Form einer Bekanntmachung ausgegeben wurde, innerhalb 

von sechs Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung eine geeignete 

Alternative zur Ersetzung dieser Referenzwerte finden oder auf andere Weise 

sicherstellen, dass die Kunden angemessen über das Fehlen eines alternativen 

Referenzwerts informiert werden. 

(16) Nach Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/1011 verschafft die Anerkennung eines 

in einem Drittstaat angesiedelten Referenzwert-Administrators diesem bis zur 

Annahme eines Gleichwertigkeitsbeschlusses durch die Kommission vorübergehend 

Zugang zum Unionsmarkt. Da Gleichwertigkeitsbeschlüsse jedoch nur für eine 

außerordentlich begrenzte Zahl von Drittlands-Referenzwerten vorliegen, sollte eine 

solche Anerkennung den betreffenden Referenzwert-Administratoren dauerhaft 

Zugang zum Unionsmarkt verschaffen. 

(17) Bei Referenzwerten, für die ein Gleichwertigkeitsbeschluss vorliegt, wird davon 

ausgegangen, dass sie in gleichwertiger Weise reguliert und beaufsichtigt werden wie 

Unionsreferenzwerte. In einem Drittstaat angesiedelte Administratoren signifikanter 

Referenzwerte, für die ein Gleichwertigkeitsbeschluss vorliegt, sollten deshalb nicht 

zur Beantragung einer Übernahme oder Anerkennung verpflichtet sein. 
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(18) Im Interesse der Transparenz und zur Gewährleistung der Rechtssicherheit sollten 

zuständige Behörden, die einen Referenzwert als signifikant einstufen, die 

potenziellen Nutzungsbeschränkungen für den Fall festlegen, dass der Administrator 

eines solchen Referenzwerts nicht zugelassen oder registriert ist oder die 

Übernahme- oder Anerkennungsanforderungen nicht erfüllt.  

(19) Zur Minderung der Risiken, die mit der Verwendung unzureichend beaufsichtigter 

signifikanter Referenzwerte einhergehen, wenn der Administrator eines 

Referenzwerts, der signifikant wird, nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung oder Übernahme beantragt oder eine solche 

Zulassung, Registrierung, Übernahme oder Anerkennung nicht erhält oder einem 

Administrator eine Zulassung, Registrierung, Übernahme oder Anerkennung 

entzogen wird, sollte die zuständige Behörde oder gegebenenfalls die ESMA eine 

Bekanntmachung veröffentlichen, aus der hervorgeht, dass die von diesem 

Administrator bereitgestellten signifikanten Referenzwerte für eine Verwendung in 

der Union nicht geeignet sind.  

(20) Die Nutzer von Referenzwerten sind in Bezug auf den rechtlichen Status der 

Referenzwerte, die sie verwenden oder verwenden wollen, auf Transparenz 

angewiesen. Aus diesem Grund sollte die ESMA im Register der Administratoren 

und Referenzwerte diejenigen Referenzwerte aufführen, die in der Verordnung 

(EU) 2016/1011 den detailliertesten Anforderungen unterworfen werden, weil 

entweder ihre Verwendung in der Union den für signifikante Referenzwerte 

festgelegten Schwellenwert übersteigt, sie von einer nationalen Aufsichtsbehörde 

oder der ESMA als signifikant eingestuft wurden oder weil es sich um kritische 

Referenzwerte handelt. Aus dem gleichen Grund sollte die ESMA in diesem Register 

auch EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und Paris-abgestimmte EU-

Referenzwerte aufführen, die von zugelassenen oder registrierten Administratoren 

bereitgestellt werden. Ebenfalls in dem Register aufführen sollte die ESMA die 

Referenzwerte, deren weitere Verwendung eine zuständige Behörde oder sie selbst in 

einer Bekanntmachung untersagt hat. Zur weiteren Entlastung der Nutzer sollten alle 

derartigen Informationen auch über das zentrale europäische Zugangsportal (ESAP) 

zur Verfügung gestellt werden. 

(20a) Zwei Kategorien von ESG-bezogenen Referenzwerten unterliegen der Einhaltung 

der im Unionsrecht festgelegten Mindeststandards, nämlich EU-Referenzwerte für 
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den klimabedingten Wandel (EU-CTB) und Paris-abgestimmten EU-

Referenzwerte (EU-PAB). Mit der Verordnung (EU) 2019/2089 wurden 

Vorschriften für die Transparenz von Referenzwerten eingeführt, für die – in der 

gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation oder den Marketingunterlagen – 

geltend gemacht wird, bei ihrer Gestaltung würde Umwelt-, Sozial- oder 

Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) Rechnung getragen. Um ein hohes Maß 

an Transparenz in Bezug auf ESG-bezogene Angaben und ein angemessenes 

Schutzniveau für die Nutzer aufrechtzuerhalten, ist es angezeigt, von den Nutzern 

zu verlangen, keine Referenzwerte mit ESG-bezogenen Angaben zu verwenden, 

wenn zu den Referenzwerten die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 27 

Absatz 2a der Verordnung (EU) 2016/1011 genannten Informationen nicht zur 

Verfügung gestellt werden. Dies sollte für die Verwendung aller Referenzwerte 

gelten, für die geltend gemacht wird, bei ihrer Gestaltung würde ESG-Faktoren 

Rechnung getragen, unabhängig davon, ob solche Referenzwerte in der Union 

oder in einem Drittland verwaltet werden. 

 Andere Kategorien von Referenzwerten mit ESG-bezogenen Angaben, die nicht als 

EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und als Paris-abgestimmte EU-

Referenzwerte gelten, könnten jedoch zur Förderung wichtiger Strategien der 

Union für ein nachhaltiges Finanzwesen und zur Verwirklichung der damit 

verbundenen Ziele oder zur Umsetzung des europäischen Grünen Deals beitragen 

oder diesbezügliche Risiken bergen. 

Daher ist es angezeigt, dass die Kommission bis zum 31. Dezember 2028 auf der 

Grundlage von Beiträgen der ESMA einen Bericht vorlegt, in dem die 

Verfügbarkeit von ESG-Referenzwerten auf den europäischen und globalen 

Märkten und ihre Marktakzeptanz bewertet werden und analysiert wird, ob sie als 

signifikante Referenzwerte gelten würden, und in dem die Kosten und die 

Auswirkungen auf die Marktverfügbarkeit sowie die Weiterentwicklung der 

Nachhaltigkeitsindikatoren und der zu ihrer Messung verwendeten Methoden 

untersucht werden. Darüber hinaus sollte sie prüfen, ob Referenzwerte mit ESG-

bezogenen Angaben reguliert werden müssen, um ein angemessenes Schutzniveau 

für die Nutzer dieser Referenzwerte sowie ein hohes Maß an Transparenz 

aufrechtzuerhalten, das Risiko von Grünfärberei zu verringern und die Kohärenz 

mit anderen EU-Rechtsvorschriften über nachhaltige Offenlegungspflichten 
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sicherzustellen. Diesem Bericht sollte eine Folgenabschätzung und, soweit 

angebracht, ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt werden. 

(21) Um einen nahtlosen Übergang zu der Anwendung der mit dieser Verordnung 

eingeführten Bestimmungen sicherzustellen ▌, sollten Administratoren, die zuvor 

gemäß der Verordnung (EU) 2019/2089 beaufsichtigt wurden, die bestehenden 

Registrierungen, Zulassungen, Anerkennungen oder Übernahmen für einen 

Zeitraum von neun Monaten nach Beginn der Anwendung dieser 

Änderungsverordnung behalten. Mit dem genannten Zeitraum soll den 

zuständigen Behörden oder der ESMA ausreichend Zeit eingeräumt werden, zu 

entscheiden, ob einer der zuvor beaufsichtigten Administratoren gemäß dieser 

Verordnung eingestuft werden sollte. Im Falle einer Einstufung sollte 

Administratoren, die zuvor über eine Zulassung, Registrierung, Übernahme oder 

Anerkennung verfügten, oder Administratoren, die sich freiwillig für diese 

Verordnung entscheiden, gestattet sein, ihren früheren Status beizubehalten, ohne 

dass sie erneut einen Antrag stellen müssen. Administratoren signifikanter 

Referenzwerte sollte es auf jeden Fall gestattet werden, ihren Status als 

Referenzwert-Administratoren mit Zulassung, Registrierung, Übernahme oder 

Anerkennung beizubehalten. 

(22) Um den zuständigen Behörden und der ESMA ausreichend Zeit einzuräumen, um 

Informationen über potenziell signifikante Referenzwerte zu sammeln und die 

bestehende Infrastruktur an den in dieser Änderungsverordnung vorgesehenen neuen 

Rahmen anzupassen, sollte der Geltungsbeginn dieser Verordnung verschoben 

werden. 

(23) Die Verordnung (EU) 2016/1011 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 
Die Verordnung (EU) 2016/1011 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt:  
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„(1a) Die Titel II, III, mit Ausnahme der Artikel 23a bis 23c, IV und VI gelten 

nur für kritische Referenzwerte, signifikante Referenzwerte, EU-Referenzwerte 

für den klimabedingten Wandel und Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte. 

Titel II Artikel 10 und die Titel III, IV und VI gelten für Rohstoff-

Referenzwerte, die unter Anhang II fallen.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe g Ziffer i wird gestrichen. 

2. Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

-a) Nummer 17 Buchstabe m erhält folgende Fassung: 

„m) einen gemäß Artikel 34 zugelassenen oder registrierten 

Administrator;“ 

a) Nummer 22 a wird gestrichen. 

b) Nummer 27 wird gestrichen. 

3. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Unterabsatz 2 wird der letzte Satz gestrichen. 

b) Absatz 6 wird gestrichen. 

4. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Unterabsatz 1 wird der letzte Satz gestrichen. 

b) Absatz 6 wird gestrichen. 

5. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Unterabsatz 1 wird der letzte Satz gestrichen. 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

6. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Unterabsatz 2 wird der letzte Satz gestrichen. 

b) Absatz 6 wird gestrichen. 

7. In Titel III erhält der Titel von Kapitel 2 folgende Fassung: 

„Referenzzinssätze“ 

7a. Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 25 gilt nicht für die Bereitstellung von Referenzzinsätzen und für Beiträge 

zu Referenzzinsätzen.“ 

8. Artikel 18 a wird gestrichen. 

8a. Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 25 gilt nicht für die Bereitstellung von Rohstoff- Referenzwerten und für 

Beiträge zu Rohstoff- Referenzwerten.“ 

9. In Artikel 19a werden die folgenden Absätze angefügt:  

„(4) Administratoren, die nicht in dem in Artikel 36 genannten Register eingetragen 

sind, ist es nicht gestattet, 

a) EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel oder Paris-abgestimmte EU-

Referenzwerte bereitzustellen oder zu übernehmen,  

b) im Namen der Referenzwerte, die sie für die Verwendung in der Union 

bereitstellen, oder in der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation oder den 

Marketingunterlagen für diese Referenzwerte anzugeben oder den Eindruck zu 

erwecken, dass die von ihnen bereitgestellten Referenzwerte den für die Bereitstellung 

von EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel oder Paris-abgestimmten 

EU-Referenzwerten geltenden Anforderungen entsprechen.“ 

(4a) Die Administratoren nehmen den Ausdruck „EU CTB“ in die Namen der EU-

Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und den Ausdruck „EU PAB“ in die 

Namen der Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte auf. 

10. Artikel 19d erhält folgende Fassung: 

„Artikel 19d 

Bestreben zur Bereitstellung von EU-Referenzwerten für den klimabedingten 

Wandel oder Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten 

In der Union angesiedelte Administratoren, die signifikante Referenzwerte 

bereitstellen, die auf der Grundlage des Werts eines oder mehrerer zugrunde 

liegender Vermögenswerte oder Preise ermittelt wurden, müssen bestrebt sein, einen 

oder mehrere EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel oder Paris-

abgestimmte EU-Referenzwerte bereitzustellen.“ 

11. Artikel 24 erhält folgende Fassung:  
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„Artikel 24 

Signifikante Referenzwerte 

(1) Ein Referenzwert, bei dem es sich nicht um einen kritischen Referenzwert 

handelt, ist signifikant, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) der Referenzwert wird in der Union über einen Zeitraum von sechs Monaten 

in einer Kombination aus Referenzwerten direkt oder indirekt als 

Bezugsgrundlage für Finanzinstrumente oder Finanzkontrakte oder zur 

Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet, deren 

durchschnittlicher Gesamtwert mindestens 50 Mrd. EUR beträgt – berechnet 

auf der Grundlage der Merkmale des Referenzwerts, einschließlich 

i) der Bandbreite der Laufzeiten oder gegebenenfalls Fälligkeiten des 

Referenzwerts über einen Zeitraum von sechs Monaten; 

ii) aller Währungen oder sonstigen Maßeinheiten des Referenzwerts, soweit 

zutreffend, über einen Zeitraum von sechs Monaten;  

iii) aller Methoden zur Berechnung der Rendite, soweit zutreffend, über 

einen Zeitraum von sechs Monaten; 

b) der Referenzwert wurde nach dem in den Absätzen 3, 4 und 5 oder dem in 

Absatz 6 festgelegten Verfahren als signifikant eingestuft. 

(2) Ein Administrator teilt ▌der ESMA und – bei Ansiedlung in einem Mitgliedstaat 

der Union – der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er angesiedelt 

ist, umgehend mit, wenn bei einem oder mehreren seiner Referenzwerte der in 

Absatz 1 Buchstabe a genannte Schwellenwert überschritten ist. Nach Erhalt 

dieser Mitteilung gibt ▌die ESMA auf ihrer Website öffentlich bekannt, dass 

dieser Referenzwert entweder in einem Mitgliedstaat oder in der Union 

signifikant ist. 

Auf Ersuchen stellt ein Administrator der ESMA und der zuständigen Behörde 

des Mitgliedstaats, in dem er angesiedelt ist, ▌Informationen im Hinblick darauf 

zur Verfügung, ob der in Absatz 1 Buchstabe a genannte Schwellenwert 

tatsächlich überschritten wurde. 

Hat eine zuständige Behörde oder ▌die ESMA klar und nachweislich Grund zu 

der Annahme, dass ein Referenzwert den in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
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Schwellenwert überschreitet, können die zuständige Behörde oder die ESMA eine 

entsprechende Bekanntmachung herausgeben. Eine solche Bekanntmachung zieht 

für den Referenzwert-Administrator die gleichen Pflichten nach sich wie eine in 

Absatz 2 genannte Mitteilung. Die zuständige Behörde oder die ESMA teilt dem 

Administrator des betreffenden Referenzwerts mindestens zehn Arbeitstage vor 

einer solchen Bekanntmachung ihre Erkenntnisse mit und fordert den 

Administrator auf, gegebenenfalls dazu Stellung zu nehmen. 

(3) Eine zuständige Behörde kann nach Konsultation der ESMA gemäß Absatz 4 und 

unter Berücksichtigung von deren Empfehlung einen von einem in der Union 

angesiedelten Administrator bereitgestellten Referenzwert, der die in Absatz 1 

Buchstabe a festgelegte Bedingung nicht erfüllt, als signifikant einstufen, wenn 

dieser Referenzwert alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Für den Referenzwert gibt es keinen oder nur in sehr wenigen Fällen einen 

marktbestimmten Ersatz.  

b) Würde der Referenzwert nicht mehr oder auf der Grundlage von 

Eingabedaten bereitgestellt, die für den zugrunde liegenden Markt oder die 

zugrunde liegende wirtschaftliche Realität nicht mehr vollständig repräsentativ 

oder unzuverlässig sind, hätte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

▌die Finanzstabilität, die Verbraucher, die Realwirtschaft oder die 

Finanzierung der Haushalte oder Unternehmen in dem betreffenden 

Mitgliedstaat oder in der Union. 

c) Der Referenzwert wurde nicht von einer zuständigen Behörde eines anderen 

Mitgliedstaats oder der ESMA eingestuft. 

Gelangt eine zuständige Behörde zu dem Schluss, dass ein Referenzwert die in 

Unterabsatz 1 genannten Kriterien erfüllt, arbeitet sie einen Entwurf eines 

Beschlusses zur Einstufung des Referenzwerts als signifikant aus und setzt den 

betreffenden Administrator sowie gegebenenfalls die zuständige Behörde von 

dessen Herkunftsmitgliedstaat über diesen Beschlussentwurf in Kenntnis. Die 

betreffende zuständige Behörde konsultiert auch die ESMA zu dem 

Beschlussentwurf. 

Die betreffenden Administratoren und die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats des Administrators haben – nachdem sie von der 
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einstufenden zuständigen Behörde über den Beschlussentwurf in Kenntnis gesetzt 

wurden – 15 Arbeitstage Zeit, um schriftlich Bemerkungen und Stellungnahmen 

abzugeben. Die einstufende zuständige Behörde unterrichtet die ESMA über die 

eingegangenen Bemerkungen und Stellungnahmen und trägt diesen Bemerkungen 

und Stellungnahmen vor Erlass eines endgültigen Beschlusses gebührend 

Rechnung.  

Die einstufende zuständige Behörde setzt die ESMA über ihren Beschluss in 

Kenntnis und veröffentlicht diesen unverzüglich auf ihrer Website unter Angabe 

der Gründe für den Erlass und der Konsequenzen dieser Einstufung.“ 

(4)  Wird die ESMA von einer zuständigen Behörde konsultiert, die einen 

Referenzwert gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 als signifikant einstufen will, gibt sie 

innerhalb von drei Monaten eine Empfehlung ab, in der mit Blick auf die 

spezifischen Charakteristika des betreffenden Referenzwerts Folgendes 

berücksichtigt wird: 

a) ob die konsultierende zuständige Behörde ihr Urteil, dass die in Absatz 3 

Unterabsatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind, hinreichend begründet hat, 

b) ob es für den Fall, dass der Referenzwert nicht mehr oder auf der Grundlage 

von Eingabedaten bereitgestellt wird, die für den zugrunde liegenden Markt 

oder die zugrunde liegende wirtschaftliche Realität nicht mehr vollständig 

repräsentativ oder unzuverlässig sind, dies in der Union oder in anderen 

Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat der konsultierenden zuständigen 

Behörde erhebliche nachteilige Auswirkungen auf ▌die Finanzstabilität, die 

Verbraucher, die Realwirtschaft oder die Finanzierung der Haushalte oder 

Unternehmen hätte.  

Für die Zwecke des Buchstaben b trägt die ESMA – soweit relevant – den von der 

konsultierenden Behörde gemäß Absatz 3 Unterabsatz 3 bereitgestellten 

Informationen gebührend Rechnung. 

(5)  Stellt die ESMA fest, dass ein Referenzwert die in Absatz 3 Unterabsatz 1 

Buchstaben a und b genannten Bedingungen in der Union oder mehr als einem 

Mitgliedstaat erfüllt, teilt sie dies den zuständigen Behörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten mit. ▌ 
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Die ESMA arbeitet einen Entwurf eines Beschlusses zur Einstufung des 

Referenzwerts als signifikant in der Union aus und übermittelt diesen dem 

betreffenden Administrator und den jeweils zuständigen Behörden, wenn 

Buchstabe b Anwendung findet. Die betreffenden Administratoren und die 

jeweils zuständigen Behörden haben ab der Übermittlung des Entwurfs eines 

Beschlusses der EMSA 15 Arbeitstage Zeit, um schriftlich Bemerkungen und 

Stellungnahmen abzugeben. Die ESMA trägt diesen Stellungnahmen und 

Bemerkungen vor der Annahme und Veröffentlichung eines endgültigen 

Beschlusses Rechnung.  

(6)  Auf Ersuchen einer zuständigen Behörde oder aus eigener Initiative kann die 

ESMA einen von einem in einem Drittstaat angesiedelten Administrator 

bereitgestellten Referenzwert, der den in Absatz 1 Buchstabe a festgelegten 

Schwellenwert nicht erreicht, als signifikant einstufen, wenn dieser Referenzwert 

alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Für den Referenzwert gibt es keinen oder nur in sehr wenigen Fällen einen 

marktbestimmten Ersatz.  

b) Würde der Referenzwert nicht mehr oder auf der Grundlage von 

Eingabedaten bereitgestellt, die für den zugrunde liegenden Markt oder die 

zugrunde liegende wirtschaftliche Realität nicht mehr vollständig repräsentativ 

oder unzuverlässig sind, gäbe es in der Union oder in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf ▌die Finanzstabilität, 

die Verbraucher, die Realwirtschaft oder die Finanzierung der Haushalte oder 

Unternehmen. 

Vor Erlass eines Einstufungsbeschlusses setzt die ESMA den Referenzwert-

Administrator so bald wie möglich über ihre Absicht in Kenntnis und fordert ihn 

auf, ihr innerhalb von 15 Arbeitstagen eine begründete Erklärung vorzulegen, die 

sämtliche Informationen enthält, die für die Beurteilung, ob der Referenzwert als 

signifikant einzustufen ist, relevant sind.  

Gegebenenfalls fordert die ESMA die zuständige Behörde des Staates, in dem der 

Administrator angesiedelt ist, so bald wie möglich auf, sämtliche Informationen 

zu liefern, die für die Beurteilung, ob der Referenzwert als signifikant einzustufen 

ist, relevant sind. 
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Die ESMA begründet jeden Einstufungsbeschluss und berücksichtigt, ob mit 

Blick auf die spezifischen Charakteristika des betreffenden Referenzwerts 

hinreichende Nachweise dafür vorliegen, dass die in Unterabsatz 1 genannten 

Bedingungen erfüllt sind. 

Die ESMA veröffentlicht ihren begründeten Beschluss auf ihrer Website und 

benachrichtigt die ersuchende zuständige Behörde bzw. die ersuchenden 

zuständigen Behörden unverzüglich. 

(6a) Administratoren von Referenzwerten, die die Anforderungen für eine 

Einstufung als kritische, signifikante Rohstoff-Referenzwerte, die Anhang II 

unterliegen, EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel oder Paris-

abgestimmte EU-Referenzwerte nicht erfüllen, können freiwillig den Zugang zu 

dem in Artikel 36 vorgesehenen Register beantragen, und zwar entweder im 

Wege einer Zulassung, Registrierung, Anerkennung oder Übernahme. 

Administratoren, die sich freiwillig für diese Verordnung entscheiden, tun dies, 

indem sie ihre derzeitige Aufsichtsbehörde schriftlich für jeden Referenzwert 

unterrichten und jeder dieser als Referenzwerte wird dann als signifikant im 

Sinne der vorliegenden Verordnung eingestuft.  

 Der freiwillige Verzicht auf diese Regelungen steht administrativen 

Verantwortlichkeiten nicht entgegen, falls es während der Zeit der freiwilligen 

Eintragung im Register gemäß Artikel 36 zur Nichteinhaltung oder zu einem 

Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2016/1011 kommt.  

(7)  Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen 

Folgendes präzisiert wird: 

 i) die Methode, einschließlich möglicher Datenquellen, anhand deren der in 

Absatz 1 Buchstabe a genannte Schwellenwert zu berechnen ist;  

 ii) die Kriterien, nach denen beurteilt wird, ob ein Referenzwert den in 

Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a genannten Schwellenwert in einem 

Mitgliedstaat oder in der gesamten Union überschreitet; 

 iii) die Informationen, die die zuständigen Behörden bei der Konsultation der 

ESMA gemäß Artikel 24 Absatz 3 zur Verfügung stellen müssen; 
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 iv) die in Artikel 24 Absatz 4 Buchstabe b genannten Kriterien, wobei allen 

Daten, die dazu beitragen, die erheblichen und nachteiligen Auswirkungen des 

Wegfalls oder der Unzuverlässigkeit des Referenzwerts auf die Integrität der 

Märkte, die Finanzstabilität, die Verbraucher, die Realwirtschaft oder die 

Finanzierung der Haushalte und Unternehmen in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten zu bewerten, Rechnung zu tragen ist; 

 Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] vor. 

 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung 

durch Erlass der in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen.  

(7a)  Bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] legt die 

Kommission in enger Zusammenarbeit mit der ESMA dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht über die Angemessenheit des in Absatz 1 

Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten Schwellenwerts angesichts 

der Entwicklungen des Marktes, der Preise und der Rechtsvorschriften vor. 

Dem Bericht wird, soweit angebracht, ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

Eine solche Überprüfung erfolgt mindestens alle drei Jahre.  

(7b)  Hält die ESMA eine frühere Überprüfung des in Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Schwellenwerts angesichts der Entwicklungen des Marktes, der 

Preise und der Rechtsvorschriften für angebracht, so stellt sie bei der 

Kommission einen Antrag auf Überprüfung des Schwellenwerts. Nach Eingang 

dieses Antrags überprüft die Kommission, ob der Schwellenwert neu bewertet 

werden muss, und handelt gemäß Absatz 7a.“  

 

12. Der folgende Artikel wird eingefügt:  

„Artikel 24a 

Anforderungen an die Administratoren signifikanter Referenzwerte 
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(1) Der Administrator eines Referenzwerts, der das in Artikel 24 Absatz 1 

Buchstabe a genannte Kriterium erfüllt, beantragt innerhalb von 

60 Arbeitstagen nach der in Absatz 2 jenes Artikels genannten Mitteilung die 

Zulassung oder Registrierung, und zwar bei der ESMA, wenn der 

Referenzwert in der Union signifikant ist oder bei der zuständigen Behörde 

des Mitgliedstaats seiner Ansiedlung, wenn der Referenzwert in diesem 

Mitgliedstaat signifikant ist. Ist dieser Administrator in einem Drittstaat 

angesiedelt und ist der betreffende Referenzwert nicht von einem nach 

Artikel 30 erlassenen Gleichwertigkeitsbeschluss abgedeckt, beantragt dieser 

Administrator innerhalb von 60 Arbeitstagen nach der in Artikel 24 Absatz 2 

genannten Mitteilung bei der ESMA entweder  

a) eine Anerkennung ▌nach dem Verfahren des Artikels 32. 

b) eine Übernahme nach dem Verfahren des Artikels 33. 

(2) Innerhalb von 60 Arbeitstagen nach einer in Artikel 24 Absatz 3 genannten 

Einstufung beantragt der Administrator des betreffenden Referenzwerts, sofern 

er nicht bereits von einer zuständigen nationalen Behörde zugelassen oder 

registriert ist, die Zulassung oder Registrierung durch die einstufende 

zuständige Behörde gemäß Artikel 34. 

(2a) Innerhalb von 60 Arbeitstagen nach einer in Artikel 24 Absatz 5 genannten 

Einstufung beantragt der Administrator des betreffenden Referenzwerts, 

sofern er nicht bereits zugelassen oder registriert ist, eine Zulassung oder 

Registrierung durch die ESMA gemäß Artikel 34. Ist dieser Administrator 

bereits in einem Mitgliedstaat zugelassen oder registriert, so wird die 

Zulassung oder Registrierung auf die ESMA übertragen. 

(3) Innerhalb von 60 Arbeitstagen nach einer Einstufung gemäß Artikel 24 

Absatz 6 beantragt der Administrator des betreffenden Referenzwerts bei der 

ESMA entweder 

a)  eine Anerkennung ▌nach dem Verfahren des Artikels 32. 

b) eine Übernahme nach dem Verfahren des Artikels 33. 

Referenzwert-Administratoren aus Drittstaaten wählen einen 

übernehmenden Administrator in der Union. 
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(4) Die ESMA oder die zuständigen Behörden nutzen die ihnen im Rahmen dieser 

Verordnung übertragenen Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse, um 

sicherzustellen, dass die betreffenden Administratoren ihren Pflichten 

nachkommen. 

(5) Die zuständige Behörde oder die ESMA geben eine öffentliche 

Bekanntmachung mit dem Hinweis heraus, dass ein von einem Administrator 

bereitgestellter signifikanter Referenzwert nicht dieser Verordnung entspricht 

und die Nutzer diesen Referenzwert nicht verwenden dürfen, wenn eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) der betreffende Administrator hat innerhalb von 60 Arbeitstagen nach der 

in Artikel 24 Absatz 2 genannten Mitteilung, der in Artikel 24 Absatz 3 

genannten Einstufung oder der gemäß Artikel 24 Absatz 6 genannten 

Einstufung keine Verfahren eingeleitet, um Absatz 2 nachzukommen, 

b) das Zulassungs-, Registrierungs-, Anerkennungs- oder 

Übernahmeverfahren ist fehlgeschlagen, 

c) die ESMA hat dem Administrator gemäß Artikel 31 die Registrierung 

entzogen; 

d) die ESMA hat dem Administrator gemäß Artikel 32 Absatz 8 die 

Anerkennung entzogen oder diese ausgesetzt, 

e) die Übernahme ist für den betreffenden Administrator ausgelaufen,  

f) die zuständige Behörde hat dem betreffenden Administrator die 

Zulassung oder Registrierung entzogen oder diese ausgesetzt. 

Die zuständigen Behörden setzen die ESMA unverzüglich über alle von ihnen 

herausgegebenen öffentlichen Bekanntmachungen in Kenntnis. Die ESMA 

veröffentlicht alle herausgegebenen öffentlichen Bekanntmachungen auf ihrer 

Website. Die ESMA oder die zuständige Behörde entfernt die öffentliche 

Bekanntmachung unverzüglich, sobald der Grund hierfür nicht mehr besteht.“ 

13. In Titel III wird Kapitel 6 gestrichen. 

13a. Artikel 28 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
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„(2) Beaufsichtigte Unternehmen, mit Ausnahme von Administratoren 

gemäß Absatz 1, die einen Referenzwert verwenden, stellen robuste schriftliche 

Pläne auf, in denen sie die Maßnahmen darlegen, die sie ergreifen würden, 

wenn ein Referenzwert sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt 

wird, und pflegen diese Pläne. Soweit dies möglich und angemessen ist, wird 

bzw. werden in solchen Plänen ein oder mehrere alternative Referenzwerte 

benannt, die anstelle des nicht mehr bereitgestellten Referenzwerts als 

Bezugsgrundlage verwendet werden könnten, und es wird angegeben, warum es 

sich bei solchen Referenzwerten um geeignete Alternativen handeln würde. Die 

beaufsichtigten Unternehmen legen der jeweils zuständigen Behörde diese 

Pläne und eventuelle Aktualisierungen auf Anfrage unverzüglich vor und 

orientieren sich an diesen Plänen bei den vertraglichen Rückfallklauseln für 

Finanzkontrakte, Finanzinstrumente und Investmentfonds.“ 

14. Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Verwendung von kritischen Referenzwerten, signifikanten Referenzwerten, 

Rohstoff-Referenzwerten, die Anhang II unterliegen, EU-Referenzwerten für 

den klimabedingten Wandel und Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten“ 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

 „(1) Ein beaufsichtigtes Unternehmen darf in der Union keine neuen 

Bezugnahmen auf einen kritischen Referenzwert, einen signifikanten 

Referenzwert oder eine Kombination aus solchen Referenzwerten hinzufügen, 

wenn dieser Referenzwert oder diese Kombination aus Referenzwerten 

Gegenstand einer von der ESMA oder einer zuständigen Behörde gemäß 

Artikel 24a Absatz 5 herausgegebenen öffentlichen Bekanntmachung ist. Ein 

beaufsichtigtes Unternehmen darf in der Union keine neuen Bezugnahmen auf 

einen kritischen Referenzwert, einen Rohstoff-Referenzwert, der unter 

Anhang II fällt, einen EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel oder 

einen Paris-abgestimmten EU-Referenzwert oder eine Kombination aus solchen 

Referenzwerten hinzufügen, wenn der Administrator dieser Referenzwerte nicht 

in dem in Artikel 36 genannten Register aufgeführt ist. 
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Zur Überprüfung des rechtlichen Status der Administratoren von kritischen 

Referenzwerten, signifikanten Referenzwerten, Rohstoff-Referenzwerten, die 

unter Anhang II fallen, EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel oder 

Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten, die sie verwenden wollen, konsultieren 

beaufsichtigte Unternehmen regelmäßig das in Artikel 28a genannte zentrale 

europäische Zugangsportal (ESAP) oder das in Artikel 36 genannte Register der 

ESMA.  

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die ESMA oder gegebenenfalls die 
zuständige Behörde im Anschluss an eine öffentliche Bekanntmachung nach 
Artikel 24a Absatz 5 die Verwendung eines Referenzwerts, der Gegenstand dieser 
Bekanntmachung ist, für einen Zeitraum von sechs Monaten, der einmal 
verlängert werden kann, oder für einen Zeitraum von 24 Monaten, der nicht 
verlängert werden kann, gestatten, wenn dies zur Vermeidung schwerwiegender 
Marktstörungen erforderlich ist – und zwar für folgende Zwecke: 

a) Market-Making zur Unterstützung der Kundentätigkeit im 

Zusammenhang mit Transaktionen, die am Tag des Wirksamwerdens 

des Verbots ausgeführt wurden; 

b) Transaktionen oder andere Tätigkeiten, die die Risikoposition des 

beaufsichtigten Unternehmens oder eines Kunden des beaufsichtigten 

Unternehmens gegenüber dem verbotenen Referenzwert verringern 

oder absichern; 

c) Novationen von Transaktionen; 

d) Transaktionen, die zum Zweck der Beteiligung an einem 

Auktionsverfahren einer zentralen Gegenpartei im Falle des Ausfalls 

eines Mitglieds ausgeführt werden, einschließlich Transaktionen zur 

Absicherung des daraus resultierenden Risikos; 

e) Interpolation oder andere Verwendung, die in vertraglichen 

Rückfallmechanismen im Zusammenhang mit dem verbotenen 

Referenzwert vorgesehen ist.“ 

c) ▌Die neuen Absätze 1b, 1ba, 1bb und 1bc werden eingefügt: 

„(1b) Ein beaufsichtigtes Unternehmen, das bei bestehenden Finanzkontrakten 

oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds oder 

Finanzinstrumenten einen Referenzwert verwendet, der Gegenstand einer 

öffentlichen Bekanntmachung gemäß Artikel 24a Absatz 5 ist, muss diesen 
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Referenzwert innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung dieser 

Bekanntmachung durch eine geeignete Alternative ersetzen oder eine 

Erklärung abgeben und auf seiner Website veröffentlichen, in der es den 

Kunden eine begründete Erklärung dafür gibt, weshalb es dazu nicht in 

der Lage ist.  

(1ba) Ein beaufsichtigtes Unternehmen darf einen Referenzwert, sofern in 

seiner gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation oder seinen 

Marketingunterlagen oder in seiner Bezeichnung Angaben enthalten 

sind, wonach ESG-Faktoren in seiner Methode berücksichtigt werden, 

nur dann verwenden, wenn sein Administrator die in Artikel 13 Absatz 1 

Buchstabe d und Artikel 27 Absatz 2a genannten Informationen offenlegt. 

Alle Offenlegungspflichten zur Methodik müssen mit Artikel 10 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 im Einklang stehen. 

Dieser Absatz gilt sowohl für EU- als auch für Nicht-EU-Referenzwerte.“ 

ca) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Handelt es sich bei dem Gegenstand eines Prospekts, der gemäß der 

Richtlinie 2003/71/EG oder der Richtlinie 2009/65/EG zu veröffentlichen 

ist, um übertragbare Wertpapiere oder sonstige Anlageprodukte, bei 

denen ein kritischer Referenzwert, ein signifikanter Referenzwert, ein 

Rohstoff-Referenzwert nach Anhang II, ein EU-Referenzwert für den 

klimabedingten Wandel oder ein Paris-abgestimmter EU-Referenzwert als 

Bezugsgrundlage dient, so stellt der Emittent, Anbieter oder die Person, 

die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, 

sicher, dass im Prospekt, wenn eine öffentliche Bekanntmachung über 

den verwendeten Referenzwert in das in Artikel 36 der vorliegenden 

Verordnung genannte Register aufgenommen wird, innerhalb von neun 

Monaten nach Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachung auch 

diese Informationen in klarer und gut sichtbarer Form enthalten sind.“ 

cb) Ein neuer Absatz 2a wird eingefügt: 

„(2a) Administratoren von Referenzwerten, die in der Union verwendet werden, 

müssen bestrebt sein, für jeden Referenzwert, den sie für die Verwendung 
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in der Union bereitstellen, einen global vereinbarten Identifizierungscode 

zu beantragen.“ 

15. Artikel 32 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator, der gemäß Artikel 24a 

Absätze 1 und 3 eine Anerkennung erlangen will, muss bis auf Artikel 11 

Absatz 4 und die Artikel 16, 20, 21 und 23 die Bestimmungen dieser 

Verordnung einhalten. Um diese Bedingung zu erfüllen, kann der in einem 

Drittstaat angesiedelte Administrator die IOSCO-Grundsätze für finanzielle 

Referenzwerte oder gegebenenfalls die IOSCO-Grundsätze für 

Ölpreismeldestellen anwenden, sofern dies der Einhaltung dieser 

Verordnung mit Ausnahme von Artikel 11 Absatz 4 und der Artikel 16, 20, 

21 und 23 gleichwertig ist.  

 Bei der Feststellung, ob die in Unterabsatz 1 genannte Bedingung erfüllt ist, 

und der Beurteilung, ob die IOSCO-Grundsätze für finanzielle 

Referenzwerte oder gegebenenfalls die IOSCO-Grundsätze für 

Ölpreismeldestellen befolgt werden, kann die ESMA Folgendes 

heranziehen: 

a) eine Bewertung des in einem Drittstaat angesiedelten Administrators 

durch einen unabhängigen externen Prüfer, 

b) eine Zertifizierung durch die zuständige Behörde des Drittstaats, in dem 

dieser Administrator angesiedelt ist.  

 Wenn und insoweit ein Administrator aus einem Drittstaat nachweisen 

kann, dass ein von ihm bereitgestellter Referenzwert auf regulierten Daten 

beruht oder dass es sich dabei um einen Rohstoff-Referenzwert handelt, der 

nicht auf Eingaben von Kontributoren beruht, bei denen es sich mehrheitlich 

um beaufsichtigte Unternehmen handelt, ist er nicht zur Einhaltung der 

Anforderungen verpflichtet, die nach Artikel 17 und Artikel 19 Absatz 1 

nicht für die Bereitstellung von auf regulierten Daten beruhenden 

Referenzwerten oder von Rohstoff-Referenzwerten gelten. 
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(3) Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator, der eine Anerkennung 

erlangen will, muss über einen rechtlichen Vertreter verfügen. Der 

rechtliche Vertreter muss eine ▌juristische Person sein, die in der Union 

angesiedelt ist und von diesem Administrator ausdrücklich dazu bestellt 

wurde, in Bezug auf die in dieser Verordnung vorgesehenen Pflichten des 

Administrators in dessen Namen zu handeln. Der rechtliche Vertreter übt 

die Aufsichtsfunktion in Bezug auf die in dieser Verordnung vorgesehene 

Bereitstellung von Referenzwerten durch den Administrator gemeinsam mit 

dem Administrator aus und ist ▌gegenüber der ESMA 

rechenschaftspflichtig. Die ESMA kann gegen den rechtlichen Vertreter 

und den Administrator eine Aufsichtsmaßnahme gemäß Artikel 48e 

verhängen, wenn einer der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a 

aufgeführten Verstöße vorliegt oder wenn er bei einer Untersuchung oder 

einer Prüfung oder einem Ersuchen nach Kapitel 4 Abschnitt 1 nicht 

kooperiert oder einem Ersuchen nicht nachgekommen ist.“ 

c) Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

 „Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator, der die in Absatz 2 

genannte Anerkennung erlangen will, muss diese bei der ESMA beantragen. 

Der antragstellende Administrator stellt sämtliche Informationen zur 

Verfügung, die erforderlich sind, um gegenüber der ESMA nachzuweisen, 

dass er zum Zeitpunkt der Anerkennung alle notwendigen Vorkehrungen 

getroffen hat, um die in Absatz 2 in Bezug auf seine(n) gemäß Artikel 24 

eingestufte(n) Referenzwert(e) festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Der 

antragstellende Administrator gibt gegebenenfalls die zuständige Behörde 

an, die in dem Drittstaat für seine Beaufsichtigung zuständig ist. 

Die ESMA prüft innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, 

ob dieser vollständig ist, und unterrichtet den Antragsteller entsprechend. Ist 

der Antrag unvollständig, legt der Antragsteller die von der ESMA 

verlangten zusätzlichen Angaben vor. Die in diesem Unterabsatz genannte 

Frist gilt ab dem Zeitpunkt, an dem der Antragsteller diese zusätzlichen 

Angaben vorlegt.“ 

15a.  Artikel 33 Absatz 1 Einleitung erhält folgende Fassung: 
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„(1) Ein in der Union angesiedelter Administrator, der gemäß Artikel 34 

zugelassen oder registriert ist, mit einer eindeutigen und genau 

abgegrenzten Aufgabe in dem Kontroll- oder Rahmen für die 

Rechenschaftslegung des in einem Drittstaat angesiedelten 

Administrators, durch den die genannte Person die Bereitstellung eines 

Referenzwerts wirkungsvoll überwachen kann, kann bei der ESMA die 

Übernahme eines Referenzwerts oder einer Referenzwert-Familie, der 

bzw. die in einem Drittstaat zur Verwendung in der Union bereitgestellt 

wird, beantragen, sofern alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:“ 

15b.   Artikel 33 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

„(3) Binnen 90 Arbeitstagen nach Eingang des in Absatz 1 genannten 

Antrags auf Übernahme prüft die ESMA den Antrag und fasst einen 

Beschluss, entweder der Übernahme stattzugeben oder sie 

abzulehnen.“ 

15c.  Artikel 33 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

„(6) Wenn die zuständige Behörde des übernehmenden Administrators 

Grund zu der Annahme hat, dass die Bedingungen des Absatzes 1 des 

vorliegenden Artikels nicht mehr erfüllt sind, ist sie befugt, von dem 

übernehmenden Administrator die Einstellung der Übernahme zu 

verlangen, und informiert die ESMA darüber. Bei einer Einstellung 

der Übernahme findet Artikel 28 Anwendung.“ 

16. Artikel 34 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 „(1) Eine in der Union angesiedelte natürliche oder juristische Person, die 

als Administrator tätig ist oder tätig werden will, beantragt bei der gemäß 

Artikel 40 benannten zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem diese 

Person angesiedelt ist, oder bei der ESMA 

a) eine Zulassung, wenn sie Indizes bereitstellt oder bereitstellen will, die 

als kritische Referenzwerte, als signifikante Referenzwerte, als Rohstoff-

Referenzwerte, die Anhang II unterliegen, als EU-Referenzwerte für 
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den klimabedingten Wandel oder als Paris-abgestimmte EU-

Referenzwerte genutzt werden oder genutzt werden sollen, 

b) eine Registrierung, wenn sie ein beaufsichtigtes Unternehmen (aber kein 

Administrator) ist, das Indizes bereitstellt oder bereitstellen will, die als 

signifikante Referenzwerte, als EU-Referenzwerte für den 

klimabedingten Wandel oder als Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte 

genutzt werden oder genutzt werden sollen, sofern die Tätigkeit der 

Bereitstellung eines Referenzwerts nicht durch die für das beaufsichtigte 

Unternehmen geltenden sektorspezifischen Vorschriften verhindert wird 

und keiner der bereitgestellten Indizes als kritischer Referenzwert gelten 

würde.“ 

aa) Artikel 34 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1a) Erfüllen ein oder mehrere der von der in Absatz 1 genannten Person 

bereitgestellten Indizes die Bedingungen für eine Einstufung als kritischer 

Referenzwert im Sinne von Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a und c oder als 

signifikanter Referenzwert im Sinne von Artikel 24 Absätze 2, 5 und 6 oder 

beabsichtigt die Person, Referenzwerte im Sinne von Artikel 33 zu übernehmen, 

so ist der Antrag bei der ESMA zu stellen.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Zu stellen ist der in Absatz 1 genannte Antrag innerhalb von 30 Arbeitstagen 
nach einer Vereinbarung, die ein beaufsichtigtes Unternehmen eingegangen ist, 
um einen vom Antragsteller bereitgestellten Index als Bezugsgrundlage für ein 
Finanzinstrument oder einen Finanzkontrakt oder zur Messung der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds zu verwenden, oder gegebenenfalls 
innerhalb der in Artikel 24a Absätze 2 und 3 genannten Fristen.“ 
 

16a.  Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis d erhalten folgende Fassung: 
„(1) Die ESMA erstellt und führt ein öffentliches Register mit den folgenden 

Angaben: 
 

a) die Identität einschließlich, sofern verfügbar, der Rechtsträgerkennung (LEI) 
der gemäß Artikel 34 zugelassenen oder registrierten Administratoren sowie die 
für deren Aufsicht jeweils zuständigen Behörden; 

 
b) die Identität einschließlich, sofern verfügbar, der LEI der Administratoren, die 
die in Artikel 30 Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, die in Artikel 30 
Absatz 1 Buchstabe c genannte Liste der Referenzwerte einschließlich, sofern 
verfügbar, ihrer internationalen Wertpapier-Identifikationsnummern (ISIN) sowie 
die für deren Aufsicht jeweils zuständigen Behörden eines Drittstaats; 
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c) die Identität der Administratoren einschließlich, sofern verfügbar, der LEI, die 
gemäß Artikel 32 die Anerkennung erlangt haben, die in Artikel 32 Absatz 7 
genannte Liste der Referenzwerte einschließlich, sofern verfügbar, ihrer ISIN 
sowie gegebenenfalls die für deren Aufsicht jeweils zuständigen Behörden eines 
Drittstaats; 

 
d) die Referenzwerte, die gemäß dem in Artikel 33 festgelegten Verfahren 
übernommen werden, und die Identität ihrer Administratoren sowie die Identität 
der übernehmenden Administratoren oder der übernehmenden beaufsichtigten 
Unternehmen.“ 

 

17. Artikel 36 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Buchstaben e bis j erhalten folgende Fassung:  

„e) die Referenzwerte einschließlich, sofern verfügbar, ihrer ISIN, die Gegenstand 

einer von der ESMA oder einer zuständigen Behörde gemäß Artikel 24 Absatz 2 

veröffentlichten Bekanntmachung sind, samt zugehöriger Hyperlinks, 

f) die Referenzwerte einschließlich, sofern verfügbar, ihrer ISIN, die Gegenstand 

von Einstufungen zuständiger Behörden sind, und die der ESMA gemäß 

Artikel 24 Absatz 4 zur Kenntnis gebracht wurden, samt zugehöriger Hyperlinks, 

g) die Referenzwerte einschließlich, sofern verfügbar, ihrer ISIN, die Gegenstand 

von Einstufungen der ESMA sind, samt zugehöriger Hyperlinks,  

h) die Referenzwerte einschließlich, sofern verfügbar, ihrer ISIN, die Gegenstand 

öffentlicher Bekanntmachungen sind, die von der ESMA und zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 24a Absatz 5 herausgegeben wurden, samt zugehöriger 

Hyperlinks, 

i) die Liste der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und der Paris-

abgestimmten EU-Referenzwerte einschließlich, sofern verfügbar, ihrer ISIN, 

die in der Union verwendet werden können, 

j) die Liste der kritischen Referenzwerte einschließlich, sofern verfügbar, ihrer 

ISIN,“ 

b) Folgender Buchstabe ja wird angefügt: 

„ja) die Liste der Rohstoff-Referenzwerte, die Anhang II unterliegen die in der 

Union verwendet werden können, einschließlich, sofern verfügbar, ihrer ISIN.“ 
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17a. Artikel 40 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

„(1) Für die Zwecke dieser Verordnung ist die ESMA die zuständige Behörde für: 

a) Administratoren von kritischen Referenzwerten im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 

Buchstaben a und c; 

b) Administratoren von Referenzwerten im Sinne von Artikel 32; 

c) Administratoren der Referenzwerte, die in der Union gemäß Artikel 24 Absätze 2, 5 

und 6 signifikant sind; 

d) Administratoren, die in einem Drittland bereitgestellte Referenzwerte gemäß 

Artikel 33 übernehmen; 

e) Administratoren der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und der 

Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte gemäß Artikel 3 Nummern 23a und 23b.“ 

18. In Artikel 41 Absatz 1 werden die folgenden Buchstaben k und l angefügt:  

„k) Sie können einen Referenzwert nach Artikel 24 Absatz 3 als signifikant einstufen.  

l) Sie können bei hinreichendem Grund für die Annahme, dass eine der in 

Kapitel 3A festgelegten Anforderungen nicht eingehalten wird, verlangen, dass 

ein Administrator maximal 12 Monate lang  

i) keine EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel oder Paris-

abgestimmte EU-Referenzwerte mehr bereitstellt,  

ii) im Namen der Referenzwerte, die er für die Verwendung in der Union 

bereitstellt, oder in der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation 

oder den Marketingunterlagen für diese Referenzwerte nicht mehr auf 

EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel oder Paris-

abgestimmte EU-Referenzwerte Bezug nimmt, 

iii) im Namen der Referenzwerte, die er für die Verwendung in der Union 

bereitstellt, oder in der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation 

oder den Marketingunterlagen für diese Referenzwerte nicht mehr den 

Eindruck erweckt, dass die für diese Bereitstellung geltenden 

Anforderungen erfüllt sind.“ 

19. Artikel 42 wird wie folgt geändert:  
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a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) wenn gegen die Artikel 4 bis 16, die Artikel 19a, 19b, 19c und 21, die 
Artikel 23 bis 29 oder Artikel 34 verstoßen wird, soweit jeweils anwendbar, und.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe g Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) bei Verstößen gegen die Artikel 4 bis 10, Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a, b, 

c und e, Artikel 11 Absätze 2 und 3, die Artikel 12 bis 16, Artikel 21, die 

Artikel 23 bis 29 und Artikel 34 500 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren 

amtliche Währung nicht der Euro ist, Sanktionen in entsprechender Höhe in der 

Landeswährung am 31. Dezember 2023; oder“ 

ii) Buchstabe h Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) bei Verstößen gegen die Artikel 4 bis 10, Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a, b, 

c und e, Artikel 11 Absätze 2 und 3, Artikel 12 bis 16, Artikel 21, die Artikel 23 

bis 29 und Artikel 34 1 000 000 EUR bzw. in Mitgliedstaaten, deren amtliche 

Währung nicht der Euro ist, Sanktionen in entsprechender Höhe in der 

Landeswährung am 31. Dezember 2023 oder 10 % des im letzten verfügbaren, 

vom Leitungsorgan genehmigten Abschluss ausgewiesenen jährlichen 

Gesamtumsatzes, je nachdem, welcher Wert höher ist; oder“ 

19a. Artikel 48e Absatz 1 Einleitung erhält folgende Fassung: 

 „Stellt die ESMA im Einklang mit Artikel 48i Absatz 5 fest, dass eine Person einen 

oder mehrere der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a genannten Verstöße 

vorsätzlich oder fahrlässig begangen hat oder bei einer Untersuchung oder einer 

Prüfung oder einem Ersuchen nach Abschnitt 1 dieses Kapitels nicht kooperiert 

hat oder dabei nicht nachgekommen ist, so fasst sie im Einklang mit Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels einen Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße. Ein 

Verstoß gilt als vorsätzlich begangen, wenn die ESMA objektive Anhaltspunkte 

zum Nachweis dessen ermittelt hat, dass eine Person den Verstoß absichtlich 

begangen hat.“  

19b. Artikel 48f Absatz 1 Einleitung erhält folgende Fassung: 

 „Stellt die ESMA im Einklang mit Artikel 48i Absatz 5 fest, dass eine Person einen 

oder mehrere der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a genannten Verstöße 
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vorsätzlich oder fahrlässig begangen hat oder bei einer Untersuchung oder einer 

Prüfung oder einem Ersuchen nach Abschnitt 1 dieses Kapitels nicht kooperiert 

hat oder dabei nicht nachgekommen ist, so fasst sie im Einklang mit Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels einen Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße. Ein 

Verstoß gilt als vorsätzlich begangen, wenn die ESMA objektive Anhaltspunkte 

zum Nachweis dessen ermittelt hat, dass eine Person den Verstoß absichtlich 

begangen hat.“ 

19c. In Artikel 54 wird ein neuer Absatz angefügt: 

„(7a) Bis zum 31. Dezember 2028 legt die Kommission nach Konsultation der 

ESMA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Notwendigkeit vor, zusätzlich zu den EU-Referenzwerten für den klimabedingten 

Wandel und den Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten auch Referenzwerte mit 

ESG-bezogenen Angaben zu regulieren wobei sie die Situation und die 

Verfügbarkeit von ESG-Referenzwerten auf den europäischen und globalen 

Märkten sowie deren Marktakzeptanz berücksichtigt und analysiert, ob sie als 

signifikante Referenzwerte gelten würden, und untersucht die Kosten und die 

Auswirkungen auf die Marktverfügbarkeit und die Weiterentwicklung der 

Nachhaltigkeitsindikatoren und der zu ihrer Messung verwendeten Methoden. In 

dem Bericht wird auch der Notwendigkeit der Kohärenz und Übereinstimmung mit 

anderen Rechtsvorschriften der Union Rechnung getragen, insbesondere mit der 

Verordnung (EU) 2019/2088, der Richtlinie 2011/61/EU und der Richtlinie 

2009/65/EG sowie mit den Leitlinien der ESMA zu den Namen von Fonds, die 

ESG-bezogene oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden. Dem Bericht 

wird eine Folgenabschätzung und, soweit angebracht, ein Gesetzgebungsvorschlag 

beigefügt.“ 

 

20. Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 3 Absatz 2, Artikel 13 
Absatz 2a, Artikel 19a Absatz 2, Artikel 19c Absatz 1, Artikel 20 Absatz 6, 
Artikel 24 Absatz 7, Artikel 27 Absatz 2b, Artikel 33 Absatz 7, Artikel 51 
Absatz 6 und Artikel 54 Absatz 3 genannten delegierten Rechtsakte wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 30. Juni 2024 übertragen. 
Die Kommission erstellt bis zum 31. Dezember 2028 einen Bericht über die 
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Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 
um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der 
Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 
des jeweiligen Zeitraums. 
 
(3) Die in Artikel 3 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2a, Artikel 19a Absatz 2, 
Artikel 19c Absatz 1, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 24 Absatz 7, Artikel 27 
Absatz 2b, Artikel 30 Absatz 2a, Artikel 30 Absatz 3a, Artikel 33 Absatz 7, 
Artikel 48i Absatz 10, Artikel 48l Absatz 3, Artikel 51 Absatz 6 und Artikel 54 
Absatz 3 genannte Befugnisübertragung kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.“ 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 13 
Absatz 2a, Artikel 19a Absatz 2, Artikel 19c Absatz 1, Artikel 20 Absatz 6, 
Artikel 24 Absatz 7, Artikel 27 Absatz 2b, Artikel 30 Absatz 2a, Artikel 30 
Absatz 3a, Artikel 33 Absatz 7, Artikel 48i Absatz 10, Artikel 48l Absatz 3, 
Artikel 51 Absatz 6 oder Artikel 54 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert.“ 

21. In Artikel 51 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(4c) Die zuständigen nationalen Behörden, die beabsichtigen, einen Referenzwert 

einzustufen, der von einem Administrator bereitgestellt wird, der am ... [Beginn der 

Anwendung dieser Änderungsverordnung –1 Tag] in das Register der ESMA 

eingetragen war, und die ESMA, die beabsichtigt, einen Referenzwert einzustufen, 

der am ... [Beginn der Anwendung dieser Änderungsverordnung –1 Tag] in das 

Register der ESMA eingetragen war oder dessen Administrator in das Register der 

ESMA eingetragen war, tun dies bis zum ... [neun Monate nach dem Beginn der 

Anwendung dieser Änderungsverordnung]. 

Referenzwert-Administratoren, die am... [Beginn der Anwendung dieser 

Änderungsverordnung] über eine Zulassung, Registrierung, Übernahme oder 

Anerkennung verfügten, behalten diesen Status für einen Zeitraum von neun 

Monaten nach Beginn der Anwendung dieser Änderungsverordnung. Wenn einer 
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oder mehrere ihrer Referenzwerte innerhalb von neun Monaten nach [Beginn der 

Anwendung dieser Änderungsverordnung] eingestuft wird, sind die entsprechenden 

Administratoren nicht verpflichtet, die Zulassung, Registrierung, Anerkennung oder 

Übernahme nach Artikel 24a Absätze 1, 2 bzw. 3 erneut zu beantragen. 

Administratoren signifikanter Referenzwerte, die am... [Beginn der Anwendung 

dieser Änderungsverordnung] über eine Zulassung, Registrierung, Übernahme oder 

Anerkennung verfügten, sind nicht verpflichtet, eine Zulassung, Registrierung, 

Anerkennung oder Übernahme gemäß Artikel 24a Absatz 1 erneut zu beantragen, 

wenn einer bzw. mehrere ihrer Referenzwerte gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a 

signifikant ist bzw. sind. 

Referenzwert-Administratoren, die am ... [Beginn der Anwendung dieser 

Änderungsverordnung] über eine Zulassung, Registrierung, Übernahme oder 

Anerkennung verfügten, die sich bis zum ... [neun Monate nach Beginn der 

Anwendung dieser Änderungsverordnung] freiwillig für diese Verordnung 

entscheiden, sind nicht verpflichtet, die Zulassung, Registrierung, Anerkennung oder 

Übernahme erneut zu beantragen.“  

21a. Artikel 53 Absatz 1 wird gestrichen. 

Artikel 2 

Inkrafttreten und Anwendung 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 
Sie gilt ab dem 1. Januar 2026.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0358
Schadstoffe in Oberflächengewässern und im Grundwasser
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, der Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung und der Richtlinie 
2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik 
(COM(2022)0540 – C9-0361/2022 – 2022/0344(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0540),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0361/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 22. Februar 20231,

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0238/2023),

                                                
1 ABl. C 146 vom 27.4.2023, S. 41.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
2  Dieser Standpunkt entspricht den am 12. September 2023 angenommenen Abänderungen 

(ABl. C, C/2024/1777, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1777/oj). 
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Abänderung  1 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Wasser ist kein kommerzielles 
Produkt wie jedes andere, sondern 
vielmehr ein Gemeingut und ein Erbe, das 
geschützt und als solches behandelt 
werden muss, damit die Ökosysteme 
erhalten bleiben und es universellen 
Zugang zu sauberem Wasser gibt. 

 

Abänderung  2 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung -1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1a) Die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen hat am 28. Juli 2010 
das Recht auf gesundheitlich 
unbedenkliches und sauberes 
Trinkwasser und eine sanitäre 
Grundversorgung als ein Menschenrecht 
anerkannt, das zum vollen Genuss des 
Lebens und aller Menschenrechte 
unverzichtbar ist. Nach dem Erfolg der 
Europäischen Bürgerinitiative von 2014 
mit dem Titel „Right2Water“ hat die 
Kommission 2018 einen Vorschlag zur 
Überarbeitung der Trinkwasserrichtlinie 
angenommen, und die entsprechende 
geänderte Richtlinie ist am 12. Januar 
2021 in Kraft getreten. Diese Richtlinie 
enthält eine Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, den Zugang zu Wasser 
für den menschlichen Gebrauch zu 
verbessern und sich dabei unter anderem 
auf die im Rahmen der Richtlinie 
2000/60/EG gewonnenen Erkenntnisse 
und durchgeführten Maßnahmen zu 
stützen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Wirksamkeit des Rechts auf sauberes 
Wasser und Sanitärversorgung auch 
sicherstellen, indem sie die Qualität 
sowohl der Oberflächengewässer als auch 
des Grundwassers verbessern. 
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Abänderung  3 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Belastung von 
Oberflächengewässern und Grundwasser 
durch chemische Schadstoffe stellt eine 
Gefahr sowohl für die aquatische Umwelt, 
die zu akuter und chronischer Toxizität für 
Wasserorganismen, zur Akkumulation von 
Schadstoffen in den Ökosystemen, zur 
Zerstörung von Lebensräumen und zur 
Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt 
führen kann, als auch für die menschliche 
Gesundheit dar. Die Festlegung von 
Umweltqualitätsnormen trägt zur 
Verwirklichung des Null-Schadstoff-Ziels 
für eine schadstofffreie Umwelt bei. 

(1) Die Belastung von 
Oberflächengewässern und Grundwasser 
durch chemische Schadstoffe stellt sowohl 
eine Gefahr für die aquatische Umwelt dar, 
die zu akuter und chronischer Toxizität für 
Wasserorganismen, zur Akkumulation von 
Schadstoffen in den Ökosystemen, zur 
Zerstörung von Lebensräumen und zur 
Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt 
führen kann, als auch für die menschliche 
Gesundheit. Die Festlegung von 
Umweltqualitätsnormen trägt zur 
Verwirklichung des Null-Schadstoff-Ziels 
für eine schadstofffreie Umwelt, eines der 
vorrangigen Ziele des 
8. Umweltaktionsprogramms1a, bei. 

 _________________ 
 1a Beschluss (EU) 2022/591 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. April 2022 über ein allgemeines 
Umweltaktionsprogramm der Union für 
die Zeit bis 2030. 

 

Abänderung  4 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Der Europäischen Umweltagentur 
zufolge befinden sich etwa 90 % der 
Fläche der Grundwasserkörper in einem 
guten mengenmäßigen Zustand, etwa 
75 % der Grundwasserkörper befinden 
sich in einem guten chemischen Zustand, 
40 % der Oberflächengewässer befinden 
sich in einem guten oder sehr guten 
ökologischen Zustand, und 38 % der 
Oberflächenwasserkörper befinden sich 
in einem guten chemischen Zustand, 
während in dem Bericht der 
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Europäischen Umweltagentur vom 
4. Dezember 2019 mit dem Titel „The 
European environment – state and 
outlook 2020: Knowledge for transition to 
a sustainable Europe“ festgestellt wurde, 
dass sich aufgrund der geringeren 
Verschmutzung die Wasserqualität 
verbessert hat, dass die Union jedoch weit 
davon entfernt ist, bis 2020 einen guten 
ökologischen Zustand für alle 
Wasserkörper zu erreichen. 

 

Abänderung  5 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) Aus der Eignungsprüfung der 
Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 
2019 (im Folgenden „Eignungsprüfung“) 
ging hervor, dass die nächste Runde von 
Maßnahmenprogrammen eine 
Schlüsselrolle spielen wird, wenn es 
darum geht, die notwendigen Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Umweltziele 
der Richtlinie 2000/60/EG bis zum Ablauf 
der Frist 2027 sicherzustellen, und dass 
derzeit mehr als die Hälfte aller 
europäischen Wasserkörper gemäß der 
Richtlinie 2000/60/EG ausgenommen 
sind, was die Herausforderungen für die 
Mitgliedstaaten bezüglich der 
Verwirklichung der 
Umweltqualitätsstandards für prioritäre 
Stoffe innerhalb der festgelegten Frist 
mehr als erheblich macht. Darüber 
hinaus ergab die Eignungsprüfung, dass 
die Tatsache, dass die Umweltziele nicht 
vollständig verwirklicht wurden, im 
Wesentlichen auf eine unzureichende 
Finanzierung, eine schleppende 
Umsetzung und die unzureichende 
Einbeziehung von Umweltzielen in die 
sektorbezogene Politik und nicht auf 
Mängel der Rechtsvorschriften 
zurückzuführen ist. 
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Abänderung  6 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1c) Einige Bevölkerungsgruppen, 
darunter indigene Völker, sind aufgrund 
geografischer und sozioökonomischer 
Faktoren stärker durch 
Wasserverschmutzung gefährdet als 
andere. Es wird davon ausgegangen, dass 
Bergbautätigkeiten in der Europäischen 
Union zunehmen werden, damit die 
Entwicklung der klimaneutralen Industrie 
sichergestellt werden kann. Wie im 
Bericht 09/2021 der Europäischen 
Umweltagentur1a dargestellt, hat der 
Bergbau direkte Auswirkungen auf die 
Wasserqualität und -menge. Daher 
müssen die bestehenden rechtlichen 
Rahmenwerke besser umgesetzt und die 
Wassernutzung und Abwassereinleitung 
auch im Bergbau geplant und kontrolliert 
werden. 

 _________________ 
 1a Drivers of and pressures arising from 

selected key water management 
challenges: A European overview 
(Ausgewählte wesentliche 
Herausforderungen im Bereich 
Wasserbewirtschaftung: Triebkräfte und 
daraus resultierender Druck: Überblick 
über die Lage in Europa), Bericht 
09/2021, EUA. 

 

Abänderung  7 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1d) Viele Gebiete in der Union haben 
mit weitreichender und zunehmender 
Wasserknappheit zu kämpfen. Die 
massiven und anhaltenden Dürren, von 
denen in den letzten Jahren insbesondere 
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die Mittelmeerregionen betroffen waren, 
gefährden die landwirtschaftliche 
Erzeugung und führen zu einem 
erheblichen Rückgang der Oberflächen- 
und Grundwasserreserven1a. 

 __________________ 
 1a 

https://www.oecd.org/agriculture/topics/w
ater-and-agriculture/ 

 

Abänderung  8 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1e) Wasser ist ein öffentliches Gut, 
das allen zugutekommt und das als 
unersetzbare und lebensnotwendige 
natürliche Ressource sorgfältig vor dem 
Hintergrund seiner sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Dimension betrachtet werden muss. Der 
Klimawandel, der auch die immer 
häufiger auftretenden Naturkatastrophen 
und Wetterextreme umfasst, und der 
Verlust an biologischer Vielfalt wirken 
sich beide negativ auf die Wasserqualität 
und -menge aus, was zu einer Belastung 
für Wirtschaftszweige führt, die von der 
Verfügbarkeit von Wasser abhängig sind, 
darunter insbesondere die 
Landwirtschaft. 

 

Abänderung  9 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1f) Zwar nennt die Europäische 
Umweltagentur (EUA) in ihrem Bericht 
„European waters – assessment of status 
and pressures“ (Europäische Gewässer – 
Bewertung des Zustands und der 
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Belastungen) aus dem Jahr 2018 
bestimmte landwirtschaftliche Praktiken 
als Hindernis für die Erreichung eines 
guten chemischen Zustands des 
Grundwassers in der Union, zumal sie 
eine Verunreinigung durch Nitrat und 
Pestizide verursachen, es wurde jedoch in 
der EU in den letzten Jahrzehnten ein 
stetiger Rückgang des Einsatzes 
mineralischer Düngemittel und der 
Nährstoffüberschüsse festgestellt1a. 
Weitere wichtige Verunreinigungsquellen 
sind Einleitungen, die nicht an ein 
Kanalisationssystem angeschlossen sind, 
kontaminierte Standorte oder 
aufgegebene Industriestandorte. 

 __________________ 
 1a 

https://www.eea.europa.eu/publications/st
ate-of-water 

 

Abänderung  10 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 g (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1g) Ein guter Zustand der 
Wasserkörper und eine effiziente 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
stellen eine Priorität für die 
Landwirtschaft dar, da Landwirte für ihre 
Tätigkeit auf Wasser angewiesen sind und 
daher ein eigenes Interesse an der 
nachhaltigen Nutzung dieser Ressourcen 
haben. 

 

Abänderung  11 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 h (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1h) Um den Übergang zu einem 
nachhaltigeren und produktiveren 
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Agrarsektor zu erleichtern, der gegenüber 
Wasserknappheit widerstandsfähig ist, 
sollten Anreize für Landwirte geschaffen 
werden, um die Wasserbewirtschaftung zu 
verbessern und die Modernisierung der 
Bewässerungssysteme und -techniken 
voranzutreiben. 

 

Abänderung  12 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 i (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1i) Der Einsatz von Pestiziden kann 
die Qualität und Menge des Wassers, das 
der Landwirtschaft zur Verfügung steht, 
erheblich beeinträchtigen und zu 
nachteiligen Folgen für die aquatische 
und terrestrische Artenvielfalt führen. Es 
ist daher angezeigt, die Auswirkungen 
und den ökotoxikologischen Verbleib von 
Pestiziden und ihren Metaboliten in 
Wasserkörpern zu überwachen. 

 

Abänderung  13 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 j (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1j) Es ist von entscheidender 
Bedeutung, die bisherigen Anstrengungen 
in Wirtschaftszweigen wie der 
Landwirtschaft zu berücksichtigen, wo es 
bereits möglich war, die Kontamination 
im Zusammenhang mit der 
Pflanzengesundheit im Vergleich zu 
2015-2017 um 14 % zu verringern, wobei 
der Prozentsatz bei Betrachtung der 
schädlichsten Schadstoffe 26 % beträgt. 
Die Zahlen zeigen somit einen 
kontinuierlichen Rückgang bei der 
Verwendung und der Gefährlichkeit von 
Chemikalien, wobei 2020 das zweite Jahr 
in Folge war, in dem der Einsatz von 
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Pestiziden und insbesondere der 
gefährlichsten Pestizide erheblich 
zurückgegangen ist1a. 

 __________________ 
 1a 

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides
/sustainable-use-pesticides/farm-fork-
targets-progress/eu-trends_en  

 

Abänderung  14 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 k (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1k) Die chemische Verschmutzung 
von Oberflächengewässern und 
Grundwasser stellt auch eine Bedrohung 
für die Landwirtschaft dar, da sie die 
Verfügbarkeit von Wasser für die 
Bewässerung von Pflanzen einschränkt 
und die Wasserknappheit weiter 
verschärft. Die Union und die 
Mitgliedstaaten sollten daher Forschung 
und Innovation stärker unterstützen, um 
rasch Lösungen zur Bekämpfung der 
Knappheit und Verschmutzung von 
Oberflächengewässern und Grundwasser 
umzusetzen, einschließlich Lösungen mit 
Blick auf Digitalisierung, 
Präzisionslandwirtschaft, optimierte 
Bewässerung und Modernisierung der 
Bewässerung und eine 
kreislauforientierte Ressourcennutzung, 
eine bessere klimaresiliente 
Wasserbewirtschaftung und eine 
gezieltere Anwendung von Pestiziden und 
Düngemitteln für Kulturpflanzen, 
umweltfreundlichere und sicherere 
Alternativen zu landwirtschaftlichen 
Betriebsmitteln, widerstandsfähigere und 
nährstoffeffizientere Pflanzensorten und 
eine verstärkte Nutzung von behandeltem 
Abwasser für die landwirtschaftliche 
Bewässerung. Dies sollte dazu beitragen, 
ein nachhaltiges und widerstandsfähiges 
Lebensmittelsystem der Union zu schaffen 
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und gleichzeitig die diffuse 
Verschmutzung durch die Landwirtschaft 
und den Bedarf an Wasserentnahme 
durch die Landwirtschaft zu verringern. 

 

Abänderung  15 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Bei dem Bemühen um ein hohes 
Umweltschutzniveau und bei der 
Umsetzung des Null-Schadstoff-
Aktionsplans sollte die Union den 
unterschiedlichen Gegebenheiten in den 
verschiedenen Regionen der EU, den 
Auswirkungen auf die 
Ernährungssicherheit, die 
Lebensmittelerzeugung und die 
Erschwinglichkeit von Lebensmitteln 
sowie einer gesunden und nachhaltigen 
Ernährung Rechnung tragen. 

 

Abänderung  16 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Ziele, einen „guten Zustand 
der Wasserkörper“ zu erreichen und die 
Verfügbarkeit von Wasser sicherzustellen, 
sind bereichsübergreifend und werden oft 
nicht in hinreichend kohärenter Weise 
verfolgt. Eine gute 
Wasserbewirtschaftung sollte in allen 
Politikbereichen der EU, die 
Wirtschaftszweige betreffen, in denen 
Wasser verbraucht wird, durchgängig 
berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  17 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) In der Eignungsprüfung wurde 
darauf hingewiesen, dass eine bessere 
Einbeziehung der wasserbezogenen Ziele 
in die Agrarpolitik erforderlich ist. Mit 
der neuen GAP wurden Maßnahmen für 
eine nachhaltigere 
Wasserbewirtschaftung eingeführt. Im 
Interesse einer stärkeren Kohärenz 
zwischen der Agrar- und der 
Wasserpolitik sollten die Mitgliedstaaten 
die Möglichkeiten der neuen GAP voll 
ausschöpfen und wasserbezogene Fragen 
umfassend in ihre Strategiepläne 
einbeziehen, einschließlich der Nutzung 
der Systeme für Wissen und Innovation in 
der Landwirtschaft (AKIS), und die 
Entwicklung von Beratungsdiensten zur 
Förderung bewährter Verfahren im 
Bereich der Wasserbewirtschaftung 
unterstützen. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Mit der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates45 
wurde ein Rahmen für den Schutz der 
Binnenoberflächengewässer, der 
Übergangsgewässer, der Küstengewässer 
und des Grundwassers geschaffen. Dieser 
Rahmen sieht vor, dass unter den Stoffen, 
die auf Unionsebene ein erhebliches Risiko 
für oder durch die aquatische Umwelt 
darstellen, prioritäre Stoffe identifiziert 
werden. In der Richtlinie 2008/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
sind unionsweite Umweltqualitätsnormen 
für die 45 in Anhang X der Richtlinie 
2000/60/EG aufgeführten prioritären Stoffe 
und acht weitere, bereits vor der 

(4) Mit der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates45 
wurde ein Rahmen für den Schutz der 
Binnenoberflächengewässer, der 
Übergangsgewässer, der Küstengewässer 
und des Grundwassers geschaffen. Dieser 
Rahmen sieht vor, dass unter den Stoffen, 
die auf Unionsebene ein erhebliches Risiko 
für oder durch die aquatische Umwelt 
darstellen, prioritäre Stoffe identifiziert 
werden. In der Richtlinie 2008/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
sind unionsweite Umweltqualitätsnormen 
für die 45 in Anhang X der Richtlinie 
2000/60/EG aufgeführten prioritären Stoffe 
und acht weitere, bereits vor der 
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Einführung von Anhang X durch die 
Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates47 
auf Unionsebene reglementierte 
Schadstoffe festgelegt. In der Richtlinie 
2006/118/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates48 sind unionsweite 
Grundwasserqualitätsnormen für Nitrate 
und für in Pestiziden enthaltene Wirkstoffe 
sowie Kriterien für die Festlegung 
nationaler Schwellenwerte für andere 
Grundwasserschadstoffe festgelegt. 
Außerdem enthält sie eine Liste von 
mindestens 12 Schadstoffen und deren 
Indikatoren, für die die Mitgliedstaaten die 
Festlegung solcher nationalen 
Schwellenwerte in Erwägung ziehen 
müssen. Die Grundwasserqualitätsnormen 
sind in Anhang I der Richtlinie 
2006/118/EG festgelegt. 

Einführung von Anhang X durch die 
Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates47 
auf Unionsebene reglementierte 
Schadstoffe festgelegt. In der Richtlinie 
2006/118/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates48 sind unionsweite 
Grundwasserqualitätsnormen für Nitrate 
und für in Pestiziden enthaltene Wirkstoffe 
sowie Kriterien für die Festlegung 
nationaler Schwellenwerte für andere 
Grundwasserschadstoffe festgelegt. 
Außerdem enthält sie eine Liste von 
mindestens 12 Schadstoffen und deren 
Indikatoren, für die die Mitgliedstaaten 
solche nationalen Schwellenwerte 
festlegen müssen. Die 
Grundwasserqualitätsnormen sind in 
Anhang I der Richtlinie 2006/118/EG 
festgelegt. 

_________________ _________________ 
45 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S. 1). 

45 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S. 1). 

46 Richtlinie 2008/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über 
Umweltqualitätsnormen im Bereich der 
Wasserpolitik und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 
des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG und 
86/280/EWG sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 348 vom 
24.12.2008, S. 84). 

46 Richtlinie 2008/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über 
Umweltqualitätsnormen im Bereich der 
Wasserpolitik und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 
des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG und 
86/280/EWG sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 348 vom 
24.12.2008, S. 84). 

47 Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. November 2001 zur Festlegung 
der Liste prioritärer Stoffe im Bereich der 
Wasserpolitik und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/60/EG (ABl. L 331 vom 
15.12.2001, S. 1). 

47 Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. November 2001 zur Festlegung 
der Liste prioritärer Stoffe im Bereich der 
Wasserpolitik und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/60/EG (ABl. L 331 vom 
15.12.2001, S. 1). 

48 Richtlinie 2006/118/EG des 48 Richtlinie 2006/118/EG des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung und 
Verschlechterung (ABl. L 372 vom 
27.12.2006, S. 19). 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung und 
Verschlechterung (ABl. L 372 vom 
27.12.2006, S. 19). 

 

Abänderung  19 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Mitgliedstaaten sollten 
sicherstellen, dass Verschmutzung durch 
Einleitung, Emission oder Verlust 
prioritärer gefährlicher Stoffe innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens, 
spätestens jedoch 20 Jahre, nachdem ein 
bestimmter prioritärer Stoff als gefährlich 
in Anhang I Teil A der Richtlinie 
2008/105/EG aufgenommen wurde, 
eingestellt oder schrittweise beseitigt wird. 
Dieser Zeitplan sollte unbeschadet der 
Anwendung strengerer Fristen in anderen 
anwendbaren Rechtsvorschriften der 
Union gelten. 

 

Abänderung  20 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Stoffe werden auf der Grundlage 
einer Bewertung ihres Risikos für den 
Menschen und die aquatische Umwelt für 
die Aufnahme in Anhang X der Richtlinie 
2000/60/EG oder in Anhang I oder 
Anhang II der Richtlinie 2006/118/EG in 
Betracht gezogen. Die wichtigsten 
Komponenten dieser Bewertung sind das 
Wissen über die Umweltkonzentrationen 
der Stoffe, einschließlich der bei der 
Überwachung der Beobachtungsliste 
gesammelten Informationen, und der 
Informationen über die (Öko-)Toxikologie 
der Stoffe sowie über ihre Persistenz, 
Bioakkumulation, Karzinogenität, 

(5) Stoffe werden auf der Grundlage 
einer Bewertung ihres Risikos für den 
Menschen und die aquatische Umwelt für 
die Aufnahme in Anhang X der Richtlinie 
2000/60/EG oder in Anhang I oder 
Anhang II der Richtlinie 2006/118/EG in 
Betracht gezogen. Die wichtigsten 
Komponenten dieser Bewertung sind das 
Wissen über die Umweltkonzentrationen 
der Stoffe, einschließlich der bei der 
Überwachung der Beobachtungsliste 
gesammelten Informationen, und über die 
(Öko-)Toxikologie der Stoffe sowie über 
ihre Persistenz, Bioakkumulation, 
Toxizität, Mobilität, Karzinogenität, 
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Mutagenität und Reproduktionstoxizität 
und ihr endokrinschädigendes Potenzial. 

Mutagenität und Reproduktionstoxizität 
und ihr endokrinschädigendes Potenzial. 

 

Abänderung  21 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Im Zusammenhang mit fast allen 
Schadstoffen müssen im Interesse eines 
wirksamen Umgangs während ihres 
gesamten Lebenszyklus, einschließlich 
gegebenenfalls ihrer chemischen 
Zusammensetzung, Genehmigung oder 
Zulassung, der Emissionskontrolle 
während der Herstellung und Verwendung 
oder anderen Prozessen sowie der 
Abfallbehandlung, Maßnahmen zur 
Kontrolle an der Quelle und 
nachgeschaltete Maßnahmen kombiniert 
werden. Daher ergänzt die Festlegung 
neuer oder strengerer Qualitätsnormen für 
Wasserkörper andere Rechtsvorschriften 
der Union, die das 
Verschmutzungsproblem in einem oder 
mehreren dieser Lebenszyklusabschnitte 
angehen oder angehen könnten, und steht 
mit ihnen im Einklang, einschließlich der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates49, 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50, 
der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates51, 
der Verordnung (EU) 2019/6 des 
Europäischen Parlaments und des Rates52, 
der Richtlinie 2001/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates53, 
der Richtlinie 2009/128/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates54, 
der Richtlinie 2010/75/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates55 
und der Richtlinie 91/271/EWG des 
Rates56. 

(7) Im Zusammenhang mit fast allen 
Schadstoffen müssen im Interesse eines 
wirksamen Umgangs während ihres 
gesamten Lebenszyklus, einschließlich 
gegebenenfalls ihrer chemischen 
Zusammensetzung, Genehmigung oder 
Zulassung, der Emissionskontrolle 
während der Herstellung und Verwendung 
oder anderen Prozessen sowie der 
Abfallbehandlung, Maßnahmen zur 
Kontrolle an der Quelle und 
nachgeschaltete Maßnahmen kombiniert 
werden. Daher ergänzt die Festlegung 
neuer oder strengerer Qualitätsnormen für 
Wasserkörper andere Rechtsvorschriften 
der Union, die das 
Verschmutzungsproblem in einem oder 
mehreren dieser Lebenszyklusabschnitte 
angehen oder angehen sollten, und steht 
mit ihnen im Einklang, einschließlich der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates49, 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates50, 
der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates51, 
der Verordnung (EU) 2019/6 des 
Europäischen Parlaments und des Rates52, 
der Richtlinie 2001/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates53, 
der Richtlinie 2009/128/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates54, 
der Richtlinie 2010/75/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates55 
und der Richtlinie 91/271/EWG des 
Rates56. Damit die Mitgliedstaaten die 
Umweltziele in Artikel 4 der Richtlinie 
2000/60/EG am besten und 
kostenwirksamsten erreichen können, 
sollten sie bei der Festlegung ihrer 
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Maßnahmenprogramme dafür sorgen, 
dass Maßnahmen zur Kontrolle an der 
Quelle Vorrang vor nachgeschalteten 
Maßnahmen erhalten und dass diese 
Maßnahmen mit den einschlägigen 
sektorbezogenen Rechtsvorschriften der 
Union im Bereich Verschmutzung im 
Einklang stehen. Wenn die Gefahr 
besteht, dass sich mit Maßnahmen zur 
Kontrolle an der Quelle kein guter 
Zustand der Gewässer erreichen lässt, 
sollten nachgeschaltete Maßnahmen 
angewandt werden. Die Kommission sollte 
Leitlinien für bewährte Verfahren in 
Bezug auf Maßnahmen zur Kontrolle an 
der Quelle und die Komplementarität von 
nachgeschalteten Maßnahmen erarbeiten. 

_________________ _________________ 
49 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur (ABl. L 396 vom 
30.12.2006, S. 1). 

49 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur (ABl. L 396 vom 
30.12.2006, S. 1). 

50 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung 
der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1). 

50 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung 
der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1). 

51 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung 
auf dem Markt und die Verwendung von 
Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 
27.6.2012, S. 1). 

51 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung 
auf dem Markt und die Verwendung von 
Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 
27.6.2012, S. 1). 

52 Verordnung (EU) 2019/6 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über 
Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 
7.1.2019, S. 43). 

52 Verordnung (EU) 2019/6 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über 
Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 
7.1.2019, S. 43). 

53 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 

53 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
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6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 
28.11.2001, S. 67). 

6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 
28.11.2001, S. 67). 

54 Richtlinie 2009/128/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
(ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71). 

54 Richtlinie 2009/128/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
(ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71). 

55 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über 
Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 17). 

55 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über 
Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 17). 

56 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 
21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (ABl. L 135 vom 
30.5.1991, S. 40). 

56 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 
21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (ABl. L 135 vom 
30.5.1991, S. 40). 

 

Abänderung  22 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Wasserverschmutzung ist im 
Wesentlichen das Ergebnis von 
industriellen und landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten, Einleitung von Abwässern 
und Siedlungsabflüssen, einschließlich 
Regenüberläufen. Die Kommission und 
die Mitgliedstaaten sollten in ihren 
Tätigkeiten Maßnahmen zur 
Verringerung der Verschmutzung an der 
Quelle sowie deren Durchsetzung 
Vorrang einräumen. Zu diesem Zweck 
sollte für Kohärenz zwischen allen 
Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten zur Beseitigung von 
Schadstoffemissionen an der Quelle 
gesorgt werden, um die Verschmutzung 
auf ein Niveau zu senken, das nicht mehr 
als schädlich für die Gesundheit und die 
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natürlichen Ökosysteme angesehen wird. 
 

Abänderung  23 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7b) Um sicherzustellen, dass die 
Rechtsvorschriften zur Verhütung der 
Verschmutzung von 
Oberflächengewässern und Grundwasser 
in Bezug auf die rasche Entwicklung 
neuer und neu auftretender Chemikalien, 
die als Schadstoffe erhebliche Risiken für 
die menschliche Gesundheit und die 
aquatische Umwelt bergen können, auf 
dem neuesten Stand sind, sollten die 
politischen Mechanismen zur Erkennung 
und Bewertung solcher Stoffe, die Anlass 
zu zunehmender Besorgnis geben, 
gestärkt werden. In diesem 
Zusammenhang sollte ein Konzept 
ausgearbeitet werden, das die 
Überwachung und Analyse weiterer 
Stoffe oder Stoffgruppen auf den 
Beobachtungslisten für 
Oberflächengewässer und Grundwasser 
ermöglicht. Die in die Beobachtungsliste 
aufzunehmenden Stoffe oder 
Stoffgruppen sollten unter den Stoffen 
ausgewählt werden, die nach den 
verfügbaren Informationen ein 
erhebliches Risiko für oder durch die 
aquatische Umwelt auf Unionsebene 
darstellen könnten und für die keine 
ausreichenden Überwachungsdaten 
vorliegen. Die Anzahl solcher gemäß den 
Beobachtungslisten für 
Oberflächengewässer und Grundwasser 
zu beobachtenden und zu analysierenden 
Stoffe oder Stoffgruppen sollte nicht 
beschränkt sein. 

 
Abänderung  24 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zufolge geht außer von den 
bereits regulierten Schadstoffen noch von 
mehreren weiteren in Wasserkörpern 
festgestellten Schadstoffen eine erhebliche 
Gefahr aus. Im Rahmen einer freiwilligen 
Überwachung wurde festgestellt, dass 
insbesondere per- und polyfluorierte 
Alkylsubstanzen (PFAS) und Arzneimittel 
im Grundwasser ein Problem darstellen. 
An mehr als 70 % der 
Grundwassermessstellen in der Union 
wurden PFAS nachgewiesen, und 
vielerorts werden die geltenden nationalen 
Schwellenwerte deutlich überschritten; 
auch pharmazeutische Stoffe werden 
häufig nachgewiesen. Für 
Oberflächengewässer sind 
Perfluoroctansulfonsäure und ihre Derivate 
bereits als prioritäre Stoffe gelistet, aber 
auch von anderen PFAS geht neuen 
Erkenntnissen zufolge eine Gefahr aus. Die 
Überwachung der Stoffe auf der 
Beobachtungsliste gemäß Artikel 8b der 
Richtlinie 2008/105/EG hat bestätigt, dass 
von einer Reihe pharmazeutischer Stoffe in 
Oberflächengewässern eine Gefahr 
ausgeht, sodass diese Stoffe in die Liste 
prioritärer Stoffe aufgenommen werden 
sollten. 

(8) Den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zufolge geht außer von den 
bereits regulierten Schadstoffen noch von 
mehreren weiteren in Wasserkörpern 
festgestellten Schadstoffen eine erhebliche 
Gefahr aus. Im Rahmen einer freiwilligen 
Überwachung wurde festgestellt, dass 
insbesondere per- und polyfluorierte 
Alkylsubstanzen (PFAS) und Arzneimittel 
im Grundwasser ein Problem darstellen. 
An mehr als 70 % der 
Grundwassermessstellen in der Union 
wurden PFAS nachgewiesen, und 
vielerorts werden die geltenden nationalen 
Schwellenwerte deutlich überschritten; 
auch pharmazeutische Stoffe werden 
häufig nachgewiesen. Daher sollte die 
Liste der Grundwasserschadstoffe um 
eine Untermenge bestimmter PFAS und 
um den Wert „PFAS insgesamt“ ergänzt 
werden. Für Oberflächengewässer sind 
Perfluoroctansulfonsäure und ihre Derivate 
bereits als prioritäre Stoffe gelistet, aber 
auch von anderen PFAS geht neuen 
Erkenntnissen zufolge eine Gefahr aus. 
Daher sollte die Liste prioritärer Stoffe 
um eine Untermenge bestimmter PFAS 
und den Wert „PFAS insgesamt“ ergänzt 
werden. Um eine harmonisierte 
Vorgehensweise und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in der Union zu 
gewährleisten, sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 AEUV die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang I der Richtlinie 
2006/118/EG durch Festlegung einer 
Qualitätsnorm für „PFAS insgesamt“ zu 
ändern. Die Überwachung der Stoffe auf 
der Beobachtungsliste gemäß Artikel 8b 
der Richtlinie 2008/105/EG hat auch 
bestätigt, dass von einer Reihe 
pharmazeutischer Stoffe in 
Oberflächengewässern eine Gefahr 
ausgeht, sodass diese Stoffe in die Liste 
prioritärer Stoffe aufgenommen werden 
sollten. 
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Abänderung  25 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Glyphosat ist das in der Union am 
häufigsten für landwirtschaftliche Zwecke 
verwendete Herbizid. Als Wirkstoff gab es 
Anlass zu ernsten Bedenken hinsichtlich 
seiner Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die aquatische Toxizität. 
Im Dezember 2022 beschloss die 
Kommission, eine befristete Verlängerung 
der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen von Glyphosat um ein 
weiteres Jahr zu gewähren, bis die 
Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit im Juli 2023 eine 
Neubewertung des Wirkstoffs vornimmt. 
Verschiedene aktuelle wissenschaftliche 
Studien1a legen jedoch nahe, dass auf der 
Grundlage der aquatischen Toxizität von 
Glyphosat, AMPA und Herbiziden auf 
Glyphosatbasis eine Umweltqualitätsnorm 
(UQN) von weniger als 0,1 μg/l für alle 
Oberflächenwasserkörper in Betracht 
gezogen werden sollte. Angesichts der 
laufenden Bewertungen durch die 
zuständigen Regulierungsbehörden der 
Union und der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse einschlägiger Studien zu 
den Auswirkungen von Glyphosat auf 
Wassertiere und -pflanzen und im 
Interesse der Sicherstellung des guten 
chemischen Zustands der meisten 
Unionsgewässer sollte auf der Grundlage 
des Vorsorgeprinzips in Bezug auf 
Glyphosat eine gemeinsame und 
einheitliche JD-UQN für 
Binnenoberflächengewässer und eine 
separate JD-UQN für andere 
Oberflächengewässer angenommen 
werden. 

 _________________ 
 1a „Transcriptomic signalling in zebrafish 

embryos exposed to environmental 
concentrations of glyphosate“ 
(Transkriptomische Signalgebung bei 
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Zebrafischembryonen, die 
Konzentrationen von Glyphosat in der 
Umwelt ausgesetzt sind), 2022. „Effects of 
low-concentration glyphosate and 
aminomethyl phosphonic acid on 
zebrafish embryo development“ 
(Auswirkungen geringer Konzentrationen 
von Glyphosat und 
Aminomethylphosphonsäure auf die 
Entwicklung von Zebrafischembryonen), 
2021. „Global transcriptomic profiling 
demonstrates induction of oxidative stress 
and compensatory cellular stress 
responses in brown trout exposed to 
glyphosate and Roundup“ (Erstellung 
globaler transkriptomischer Profile zeigt 
Verursachung von oxidativem Stress und 
ausgleichenden zellulären 
Stressreaktionen bei Forellen, die 
Glyphosat und Roundup ausgesetzt sind), 
2018. 

 

Abänderung  26 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8b) Atrazin ist ein Herbizid, das im 
Getreideanbau gegen einjährige 
zweikeimblättrige Unkräuter und 
einjährige Süßgräser zum Einsatz kommt. 
Gemäß der Entscheidung 2004/248/EG1a 
der Kommission ist die Verwendung von 
Atrazin in Pflanzenschutzmitteln in der 
Union nicht mehr zulässig. Atrazin hat 
sich als endokriner Disruptor erwiesen, 
der nachweislich die Fortpflanzung und 
Entwicklung beeinträchtigt und 
krebserregend sein könnte. Die 
Europäische Umweltagentur hat bei ihren 
zwischen 2013 und 2020 vorgenommenen 
Bewertungen von Pestiziden anhand von 
Schwellenwerten für die Wirksamkeit und 
Qualität festgestellt, dass bei zwischen 
4 % und 11 % der Grundwasser-
Überwachungsstellen Überschreitungen 
eines oder mehrerer Pestizidwerte 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/248/EG;Year2:2004;Nr2:248&comp=


 

 1504 

ermittelt wurden, wobei vor allem Atrazin 
und seine Metaboliten überhöhte Werte 
aufwiesen. Da Atrazin in den 
Oberflächengewässern und im 
Grundwasser in der Union nach wie vor 
anzutreffen ist und damit die 
Schwellenwerte für Atrazin nicht die 
Umweltqualitätsnorm für Pestizide und 
Metaboliten insgesamt überschreiten, 
sollte der Schwellenwert für Atrazin in 
Anhang I der Richtlinie 2008/105/EG 
angepasst werden, auch im Einklang mit 
dem entsprechenden Schwellenwert in der 
Richtlinie (EU) 2020/21841b. 

 _________________ 
 1a Entscheidung der Kommission vom 

10. März 2004 über die Nichtaufnahme 
von Atrazin in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates und den Widerruf 
der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel 
mit diesem Wirkstoff, ABl. L 78 vom 
16.3.2004, S. 53. 

 1b Richtlinie (EU) 2020/2184 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2020 über die Qualität 
von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (Neufassung). 

 

Abänderung  27 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8c) Dem SCHEER1a und der EMA1b 
zufolge wurde die allgemeine 
Qualitätsnorm von 0,1 μg/L bzw. 0,5 μg/L 
für Grundwasser, die für einzelne 
Pestizide bzw. die Summe aller Pestizide 
vorgeschlagen wurde und in der 
Richtlinie 2006/118/EG enthalten ist, in 
den 1980er Jahren festgelegt und basierte 
auf der damals verfügbaren chemisch-
analytischen Sensitivität. Es hat sich 
gezeigt, dass der Vorgabewert von 
0,1 μg/L für einzelne Pestizide keinen 
ausreichenden Schutz für die 
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menschliche Gesundheit und das 
Grundwasserökosystem bietet und 
mitunter signifikant höher ist als die 
Schwellenwerte für viele Pestizide und 
Fungizide auf der Liste prioritärer Stoffe 
in Anhang I der Richtlinie 2008/105/EG. 
Wenn man auch die Stellungnahme des 
SCHEER berücksichtigt, wonach keine 
Grundwasser-Schwellenwerte höher sein 
sollten als die Umweltqualitätsnorm für 
Oberflächengewässer, sollte die 
Kommission die Schwellenwerte für 
einzelne Pestizide und die Summe aller 
Pestizide, einschließlich ihrer relevanten 
Metaboliten, in Anhang I der Richtlinie 
2006/118/EG überprüfen, indem sie 
moderne analytische Methoden anwendet 
und mit den besten verfügbaren 
toxikologischen Erkenntnissen vergleicht. 
Bis zum Abschluss dieser Überprüfung 
und im Einklang mit dem Vorsorgeansatz, 
für den sich die Trinkwasserversorger im 
Europäischen 
Grundwassermemorandum1c 
ausgesprochen haben, sollten auf der 
Grundlage der besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorübergehende Schwellenwerte 
festgelegt werden. 

 _________________ 
 1a SCHEER. Beitrag zur ENV-

Konsultation: Stellungnahme zum 
Vorschlag der Kommission zur Änderung 
der 
Wasserrahmenrichtlinie/Grundwasser-
richtlinie/Richtlinie über 
Umweltqualitätsnormen, März 2023. 
SCHEER. Groundwater quality standards 
for proposed additional pollutants in the 
annexes to the Groundwater Directive 
(2006/118/EC) 
(Grundwasserqualitätsnormen für 
vorgeschlagene zusätzliche Schadstoffe in 
den Anhängen der Grundwasserrichtlinie 
(2006/118/EG)), Juli 2022. 

 1b EMA. Assessing the toxicological risk 
to human health and groundwater 
communities from veterinary 
pharmaceuticals in groundwater - 
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Scientific guideline (Bewertung des von 
Tierarzneimitteln im Grundwasser 
ausgehenden toxikologischen Risikos für 
die menschliche Gesundheit und 
Grundwassergemeinschaften – 
wissenschaftliche Leitlinie), April 2018. 

 1c Europäisches 
Grundwassermemorandum: zur 
qualitativen und quantitativen Sicherung 
der Trinkwassergewinnung für zukünftige 
Generationen, März 2022. 

 

Abänderung  28 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8d) Bisphenol A sollte als prioritärer 
gefährlicher Stoff behandelt und in die 
Liste in Anhang I der Richtlinie 
2008/105/EG aufgenommen werden. Aus 
wissenschaftlichen Berichten geht hervor, 
dass auch andere Bisphenole als 
Bisphenol A potenziell 
endokrinschädigend sind und 
Mischungen dieser Bisphenole ein 
ökotoxikologisches Risiko darstellen. Da 
aufgrund dieser wissenschaftlichen 
Erkenntnisse Bedenken hinsichtlich der 
sicheren Nutzung von Alternativen zu 
Bisphenolen mit potenziellen negativen 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt bestehen, 
sollte die Kommission einen Parameter 
„Bisphenole insgesamt“ und eine 
angemessene Umweltqualitätsnorm für 
die Gesamtheit der Bisphenole festlegen. 

 
Abänderung  29 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8e) Der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (EMA) zufolge1a unterscheiden 
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sich Grundwasser-Ökosysteme 
grundlegend von Oberflächenwasser-
Ökosystemen und können daher 
anfälliger für Stressfaktoren sein, da es 
ihnen an der Fähigkeit fehlt, sich von 
Störungen zu erholen. Daher sollte beim 
Festlegen von Schwellenwerten für 
Grundwasser ein Vorsorgeansatz 
angewandt werden, um die menschliche 
Gesundheit, Grundwasserökosysteme und 
grundwasserabhängige Ökosysteme zu 
schützen. Im Einklang mit den 
Ratschlägen der EMA sollten die 
Schwellenwerte für Grundwasser infolge 
dieser Anfälligkeit normalerweise 10-mal 
niedriger liegen als die entsprechenden 
Schwellenwerte für Oberflächengewässer. 
Wenn das tatsächlich für das 
Grundwasser-Ökosystem bestehende 
Risiko ermittelt werden kann, könnte es 
jedoch angemessen sein, die 
Schwellenwerte für Grundwasser auf 
einem anderen Niveau festzulegen. 

 _________________ 
 1a EMA. Assessing the toxicological risk 

to human health and groundwater 
communities from veterinary 
pharmaceuticals in groundwater - 
Scientific guideline (Bewertung des von 
Tierarzneimitteln im Grundwasser 
ausgehenden toxikologischen Risikos für 
die menschliche Gesundheit und 
Grundwassergemeinschaften – 
wissenschaftliche Leitlinie), April 2018. 

 

Abänderung  30 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Gemäß geltendem Unionsrecht 
sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
betroffene und gefährdete Gewässer zu 
ermitteln, durch Nitrat gefährdete Gebiete 
auszuweisen, Aktionsprogramme 
auszuarbeiten und entsprechende 
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Maßnahmen durchzuführen. In diesem 
Zusammenhang besteht nach wie vor 
Verbesserungsbedarf bei der 
Harmonisierung der Kontrollmaßnahmen 
und der Systeme zur Messung der 
Wasserqualität zwischen den 
Mitgliedstaaten, damit unionsweit 
einheitliche Normen festgelegt werden 
können, die eine Vergleichbarkeit 
zwischen den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, wodurch 
Wettbewerbsproblemen im europäischen 
Agrarsektor, die zu Störungen des 
Binnenmarkts führen, vorgebeugt wird. 

 

Abänderung  31 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Es bestehet die Sorge, dass sich 
durch gegen antimikrobielle Wirkstoffe 
resistenten Mikroorganismen und 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene in der aquatischen Umwelt 
antimikrobielle Resistenzen entwickeln 
könnten, dies wurde bisher aber nur wenig 
überwacht. Gene, die antimikrobielle 
Resistenzen bewirken, sollten ebenfalls in 
die Oberflächengewässer- und 
Grundwasserbeobachtungslisten 
aufgenommen und überwacht werden, 
sobald geeignete Überwachungsmethoden 
entwickelt worden sind. Dies steht im 
Einklang mit dem „Europäischen 
Aktionsplan zur Bekämpfung 
antimikrobieller Resistenzen im Rahmen 
des Konzepts ‚Eine Gesundheit‘“, den die 
Kommission im Juni 2017 angenommen 
hat, und mit der Arzneimittelstrategie für 
Europa, die ebenfalls auf dieses Problem 
eingeht. 

(10) Schätzungen zufolge waren 2019 
zwischen 900 000 und 1,7 Millionen 
Todesfälle weltweit auf Infektionen mit 
antimikrobiell resistenten 
Krankheitserregern zurückzuführen1a. 
Gleichzeitig besteht die Sorge, dass sich 
durch gegen antimikrobielle Wirkstoffe 
resistente Mikroorganismen und 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene in der aquatischen Umwelt 
antimikrobielle Resistenzen entwickeln 
könnten, dies wurde bisher aber nur wenig 
überwacht. Gene, die antimikrobielle 
Resistenzen bewirken, sollten ebenfalls in 
die Oberflächengewässer- und 
Grundwasserbeobachtungslisten 
aufgenommen und überwacht werden, 
sobald geeignete Überwachungsmethoden 
entwickelt worden sind. Dies steht im 
Einklang mit dem „Europäischen 
Aktionsplan zur Bekämpfung 
antimikrobieller Resistenzen im Rahmen 
des Konzepts ‚Eine Gesundheit‘“, den die 
Kommission im Juni 2017 angenommen 
hat, und mit der Arzneimittelstrategie für 
Europa, die ebenfalls auf dieses Problem 
eingeht. 
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 _________________ 
 1a „Global burden of bacterial 

antimicrobial resistance in 2019: a 
systematic analysis“ (Die weltweite Last 
der bakteriellen antimikrobiellen 
Resistenz 2019: eine systematische 
Analyse), The Lancet, 19. Januar 2022, 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0140673621027240?via%3Dihub 

 

Abänderung  32 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Mit dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2020/1729 der Kommission zur 
Aufhebung des 
Durchführungsbeschlusses 2013/652/EU 
wird der Rahmen für die Erhebung 
vergleichbarer und zuverlässiger Daten zu 
antimikrobiellen Resistenzen in der 
Europäischen Union geschaffen, wobei 
hierzu auch die Überwachung des 
Abwassers von Schlachthöfen als 
potenzieller Träger antibiotikaresistenter 
Bakterien und damit eines möglichen 
Wegs der Umweltverschmutzung gehört. 
Antibiotikaresistente Bakterien wurden im 
Abwasser von Schlachthöfen 
nachgewiesen. 

 

Abänderung  33 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10b) Es wurde Besorgnis über die 
Risiken von Sulfaten und Xanthaten in 
der aquatischen Umwelt geäußert. Sulfate 
beeinträchtigen nicht nur die 
Trinkwasserqualität, sondern wirken sich 
auch auf die Materialkreisläufe von 
Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor aus. 
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Dies erhöht unter anderem die 
Nährstoffbelastung in Wasserkörpern und 
somit das Wachstum von Pflanzen und 
Algen und steigert das Nahrungsangebot 
für aquatische Organismen und führt so 
zu einer Abnahme des Sauerstoffs im 
Wasser. Sulfate und ihre Abbauprodukte, 
insbesondere Sulfide, können unter 
bestimmten Bedingungen toxische 
Auswirkungen auf Wasserorganismen 
haben. Ergebnisse von Standardtests 
belegen, dass einige Xanthate und ihre 
Abbauprodukte für aquatische Wirbellose 
und Fischarten toxisch sind und dass sie 
bioakkumulierbar sein können. Sulfate 
sind bereits in die Liste der 
Grundwasserschadstoffe aufgenommen, 
die bisherige Überwachung war aber 
unzureichend. Daher sollten Sulfate in 
die Oberflächengewässer- und 
Grundwasserbeobachtungslisten 
aufgenommen werden. Xanthate sollten 
in die Beobachtungsliste für 
Oberflächengewässer aufgenommen 
werden. 

 

Abänderung  34 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10c) Stoffe wie Mikroplastik stellen 
eine eindeutige Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit und die Umwelt, aber auch 
für grundlegende Tätigkeiten wie die 
Entwicklung der Landwirtschaft dar. Das 
Vorhandensein solcher Stoffe und 
anderer Partikel kann nicht nur 
Auswirkungen auf das Wasser haben, mit 
dem Vieh und Pflanzen versorgt werden, 
sondern auch auf die Bodenfruchtbarkeit, 
wodurch die Gesundheit und die gute 
Entwicklung gegenwärtiger und künftiger 
Ernten beeinträchtigt werden1a. 

 __________________ 
 1a 
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https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S2352186422000724 

 

Abänderung  35 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Angesichts des zunehmenden 
Bewusstseins dafür, wie relevant 
Mischungen sind und wie wichtig folglich 
eine wirkungsbasierte Überwachung zur 
Bestimmung des chemischen Zustands ist, 
und in Anbetracht der Tatsache, dass es 
bereits hinreichend verlässliche 
wirkungsbasierte Überwachungsmethoden 
für estrogene Stoffe gibt, sollten die 
Mitgliedstaaten diese Methoden anwenden, 
um die kumulativen Auswirkungen von 
estrogenen Stoffen in 
Oberflächengewässern über einen Zeitraum 
von mindestens zwei Jahren zu bewerten. 
Auf diese Weise können wirkungsbasierte 
Ergebnisse mit den Ergebnissen verglichen 
werden, die mit den konventionellen 
Methoden zur Überwachung der drei in 
Anhang I der Richtlinie 2008/105/EG 
aufgeführten estrogenen Stoffe erzielt 
wurden. Anhand dieses Vergleichs wird 
dann beurteilt, ob wirkungsbasierte 
Überwachungsmethoden als zuverlässige 
Screening-Methoden angewendet werden 
können. Die Anwendung solcher 
Screening-Methoden hätte den Vorteil, 
dass die Auswirkungen aller und nicht nur 
der in Anhang I der Richtlinie 
2008/105/EG aufgeführten estrogenen 
Stoffe erfasst werden können. Die 
Definition von Umweltqualitätsnormen in 
der Richtlinie 2000/60/EG sollte geändert 
werden, um sicherzustellen, dass sie 
künftig auch Auslösewerte abdecken 
könnte, die gegebenenfalls für die 
Bewertung der Ergebnisse der 
wirkungsbasierten Überwachung festgelegt 
werden. 

(11) Mit den aktuellen und 
konventionellen Überwachungsmethoden 
für den chemischen Zustand von 
Wasserkörpern können die Auswirkungen 
komplexer Mischungen von Chemikalien 
auf die Wasserqualität im Allgemeinen 
nicht bestimmt werden. Angesichts des 
zunehmenden Bewusstseins dafür, wie 
relevant Mischungen sind und wie wichtig 
folglich eine wirkungsbasierte 
Überwachung zur Bestimmung des 
chemischen Zustands ist, und in 
Anbetracht der Tatsache, dass es bereits 
hinreichend verlässliche wirkungsbasierte 
Überwachungsmethoden für estrogene 
Stoffe gibt, sollten die Mitgliedstaaten 
diese Methoden anwenden, um die 
kumulativen Auswirkungen von estrogenen 
Stoffen in Oberflächengewässern über 
einen Zeitraum von mindestens zwei 
Jahren zu bewerten. Auf diese Weise 
können wirkungsbasierte Ergebnisse mit 
den Ergebnissen verglichen werden, die 
mit den konventionellen Methoden zur 
Überwachung der drei in Anhang I der 
Richtlinie 2008/105/EG aufgeführten 
estrogenen Stoffe erzielt wurden. Dieser 
Vergleich sollte in einen von der 
Kommission veröffentlichten 
Evaluierungsbericht aufgenommen 
werden, in dem sie beurteilt, ob 
wirkungsbasierte Überwachungsmethoden 
robuste und korrekte Daten liefern und 
als zuverlässige Screening-Methoden 
angewendet werden können. Die 
Anwendung solcher Screening-Methoden 
hätte den Vorteil, dass die Auswirkungen 
aller und nicht nur der in Anhang I der 
Richtlinie 2008/105/EG aufgeführten 
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estrogenen Stoffe erfasst werden können. 
Der Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung der Richtlinie 
2008/105/EG zu erlassen, um die 
Modalitäten festzulegen, gemäß denen die 
Mitgliedstaaten in Erwartung einer 
möglichen künftigen Festlegung 
wirkungsbasierter Auslösewerte für die 
Überwachung zur Bewertung des 
Vorhandenseins anderer Stoffe in 
Wasserkörpern wirkungsbasierte 
Methoden verwenden. Die Definition von 
Umweltqualitätsnormen in der Richtlinie 
2000/60/EG sollte geändert werden, um 
sicherzustellen, dass sie künftig auch 
Auslösewerte abdecken könnte, die 
gegebenenfalls für die Bewertung der 
Ergebnisse der wirkungsbasierten 
Überwachung festgelegt werden. 

 

Abänderung  36 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Es sollten strengere 
Schwellenwerte festgelegt werden, wenn 
Grundwasserqualitätsnormen dazu 
führen könnten, dass die Umweltziele der 
Richtlinie 2000/60/EG für verbundene 
Wasserkörper nicht erreicht werden, wie 
in der Richtlinie 2006/118/EG 
vorgeschrieben. Diese Anforderung 
gemäß der Richtlinie 2006/118/EG sollte 
weiter ausgeweitet werden, um gefährdete 
Gebiete besser vor Verschmutzung zu 
schützen. 

 

Abänderung  37 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(12) Die Bewertung der 
Wasserschutzrechtsvorschriften der 
Union58 (im Folgenden „Bewertung“) 
ergab, dass die Identifizierung und Listung 
von Oberflächengewässer und 
Grundwasser belastenden Schadstoffen und 
die Festlegung oder Überarbeitung der 
entsprechenden Qualitätsnormen im Lichte 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
beschleunigt werden könnte. Wenn diese 
Aufgaben nicht im Rahmen des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
gemäß den Artikeln 16 und 17 der 
Richtlinie 2000/60/EG und Artikel 10 der 
Richtlinie 2006/118/EG, sondern von der 
Kommission wahrgenommen würden, 
könnten das Funktionieren des Instruments 
der Beobachtungslisten für 
Oberflächengewässer und Grundwasser, 
insbesondere in Bezug auf den Zeitpunkt 
und die Reihenfolge von Listung, 
Überwachung und Bewertung der 
Ergebnisse, verbessert und die Synergien 
zwischen dem Instrument der 
Beobachtungslisten und den 
Überprüfungen der Schadstofflisten 
gestärkt werden, und die Schadstofflisten 
könnten schneller geändert werden, um 
dem wissenschaftlichen Fortschritt 
Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund 
und weil die Schadstofflisten und die 
entsprechenden Umweltqualitätsnormen 
im Lichte neuer wissenschaftlicher und 
technischer Erkenntnisse rasch angepasst 
werden müssen, sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 AEUV die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte zu 
erlassen, um die Liste prioritärer Stoffe 
und der entsprechenden 
Umweltqualitätsnormen in Anhang I 
Teil A der Richtlinie 2008/105/EG und die 
Liste der Grundwasserschadstoffe und 
Qualitätsnormen in Anhang I der 
Richtlinie 2006/118/EG zu ändern. Dabei 
sollte die Kommission die Ergebnisse der 
Überwachung der Stoffe in den 
Oberflächengewässer- und 
Grundwasserbeobachtungslisten 
berücksichtigen. Folglich sollten die 
Artikel 16 und 17 der Richtlinie 

(12) Die Bewertung der 
Wasserschutzrechtsvorschriften der 
Union58 (im Folgenden „Bewertung“) 
ergab, dass die Identifizierung und Listung 
von Oberflächengewässer und 
Grundwasser belastenden Schadstoffen und 
die Festlegung oder Überarbeitung der 
entsprechenden Qualitätsnormen im Lichte 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
beschleunigt werden könnte. Daher sollten 
im Rahmen jeder zukünftigen 
Überarbeitung von Anhang I der 
Richtlinie 2008/105/EG in Bezug auf die 
Liste prioritärer Stoffe und die 
entsprechenden UQN gemäß Teil A dieses 
Anhangs und Anhang I der Richtlinie 
2006/118/EG das Funktionieren des 
Instruments der Beobachtungslisten für 
Oberflächengewässer und Grundwasser, 
insbesondere in Bezug auf den Zeitpunkt 
und die Reihenfolge von Listung, 
Überwachung und Bewertung der 
Ergebnisse, verbessert und die Synergien 
zwischen dem Instrument der 
Beobachtungslisten und den 
Überprüfungen der Schadstofflisten 
gestärkt werden, und der 
Überprüfungszeitraum für die 
Schadstofflisten sollte angepasst werden, 
um dem wissenschaftlichen Fortschritt 
schneller Rechnung zu tragen. Dabei sollte 
die Kommission die Ergebnisse der 
Überwachung der Stoffe in den 
Oberflächengewässer- und 
Grundwasserbeobachtungslisten 
berücksichtigen. Folglich sollten die 
Artikel 16 und 17 der Richtlinie 
2000/60/EG und Anhang X jener Richtlinie 
sowie Artikel 10 der Richtlinie 
2006/118/EG gestrichen werden, wobei die 
Pflicht zum Ergreifen von Maßnahmen 
zur Beendigung oder schrittweisen 
Einstellung von Einleitungen, 
Emissionen und Verlusten von prioritären 
gefährlichen Stoffen beibehalten werden 
sollte. 
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2000/60/EG und Anhang X jener Richtlinie 
sowie Artikel 10 der Richtlinie 
2006/118/EG gestrichen werden. 

_________________ _________________ 
58 Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen – 
Eignungsprüfung der 
Wasserrahmenrichtlinie, der 
Grundwasserrichtlinie, der Richtlinie über 
Umweltqualitätsnormen und der 
Hochwasserrichtlinie, 
SWD(2019) 439 final. 

58 Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen – 
Eignungsprüfung der 
Wasserrahmenrichtlinie, der 
Grundwasserrichtlinie, der Richtlinie über 
Umweltqualitätsnormen und der 
Hochwasserrichtlinie, 
SWD(2019) 439 final. 

 

Abänderung  38 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Insgesamt deuten die 
Schlussfolgerungen der Eignungsprüfung 
darauf hin, dass die Richtlinien im 
Großen und Ganzen ihren Zweck 
erfüllen, wobei Raum für Verbesserungen 
besteht, einschließlich einer 
beschleunigten Umsetzung ihrer Ziele, die 
durch eine Aufstockung der EU-Mittel 
erreicht werden könnte. Aus der Prüfung 
geht hervor, dass die Richtlinien bislang 
insgesamt zu einem höheren 
Schutzniveau bei Wasserkörpern und 
beim Management von 
Hochwasserrisiken geführt haben. 

 

Abänderung  39 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Jede Entscheidung über die 
Auswahl und Überprüfung von Stoffen 
und die Festlegung von 
Umweltqualitätsnormen sollte auf einer 
Risikobewertung beruhen und einem 
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verhältnismäßigen, transparenten und 
wissenschaftlich fundierten Ansatz 
folgen, bei dem den Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments, der 
Mitgliedstaaten und der einschlägigen 
Interessenträger Rechnung getragen 
wird. 

 

Abänderung  40 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13b) Während in der Richtlinie 
2000/60/EG die für Fortschritte in Bezug 
auf Wassermenge und -qualität 
notwendigen Vorschriften festgelegt sind, 
hat die Eignungsprüfung gezeigt, dass die 
langsamen Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie 
unter anderem auf den Mangel an 
ausreichenden finanziellen Mitteln sowie 
auf die regulatorische und ökologische 
Komplexität zurückzuführen sind, 
einschließlich möglicher Verzögerungen 
bei der Reaktion des Grundwassers auf 
Maßnahmen und in Bezug auf die Fristen 
für die Berichterstattung. Maßnahmen 
zur Verbesserung des Zustands von 
Wasserkörpern durch die 
Wiederherstellung von Flüssen und 
Ökosystemleistungen bieten einen 
finanziellen Nutzen, der die Kosten 
überwiegt, und könnten unnötige 
Ausgaben für die Mitgliedstaaten 
verringern. Darüber hinaus deutet die 
Prüfung auf eine mangelnde Umsetzung, 
einen unzureichenden Umfang und 
unzureichende oder ungeeignete 
Wiederherstellungsmaßnahmen zur 
Gewährleistung der hydrologischen und 
ökologischen Konnektivität1a hin. 

 __________________ 
 1a https://www.igb-

berlin.de/sites/default/files/media-
files/download-
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files/IGB_Policy_Brief_WFD_2019.pdf 
 

Abänderung  41 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Um eine harmonisierte 
Vorgehensweise und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in der Union zu 
gewährleisten, sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 AEUV die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte zu erlassen, 
um Anhang II Teil B der Richtlinie 
2006/118/EG zur Anpassung der Liste der 
Schadstoffe, für die die Mitgliedstaaten die 
Festlegung nationaler Schwellenwerte in 
Erwägung ziehen müssen, zu ändern. 

(15) Um eine harmonisierte 
Vorgehensweise und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in der Union zu 
gewährleisten, sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 AEUV die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte zu erlassen, 
um Anhang II Teil B der Richtlinie 
2006/118/EG zur Anpassung der Liste der 
Schadstoffe, für die die Mitgliedstaaten 
nationale Schwellenwerte festlegen 
müssen, zu ändern. 

 

Abänderung  42 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Um angemessene Schutzstandards 
für Gebiete von großem ökologischem 
Wert, mit hoher Anfälligkeit oder mit 
starker Verschmutzung, wie Höhlen und 
Karstgebiete, mit Ökosystemen, die mit die 
größten Anfälligkeiten gegenüber 
Verschmutzungen aufweisen und eine 
wichtige Trinkwasserquelle darstellen, 
sowie für ehemalige Industriestandorte 
und andere Gebiete mit bekannter 
historischer Kontamination zu 
gewährleisten, sollte die Kommission eine 
Bewertung des chemischen Zustands 
dieser Gebiete veröffentlichen und 
gegebenenfalls einen Legislativvorschlag 
zur entsprechenden Überarbeitung der 
Richtlinie 2006/118/EG vorlegen. 

 

Abänderung  43 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Um eine wirksame und kohärente 
Entscheidungsfindung zu gewährleisten 
und Synergien mit der Arbeit im Rahmen 
anderer Unionsrechtsvorschriften über 
Chemikalien zu entwickeln, sollte der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
eine ständige und klar umschriebene Rolle 
bei der Priorisierung von Stoffen, die in die 
Beobachtungslisten und in die Listen der 
Stoffe in den Anhängen I und II der 
Richtlinie 2008/105/EG und in den 
Anhängen I und II der Richtlinie 
2006/118/EG aufgenommen werden sollen, 
und bei der Herleitung angemessener, 
wissenschaftlich fundierter 
Qualitätsnormen eingeräumt werden. Der 
Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) 
und der Ausschuss für sozioökonomische 
Analyse (SEAC) der ECHA sollten die 
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben, die 
der ECHA übertragen werden, durch die 
Abgabe von Stellungnahmen erleichtern. 
Die ECHA sollte auch eine bessere 
Koordinierung zwischen verschiedenen 
umweltrechtlichen Vorschriften 
gewährleisten, indem sie einschlägige 
wissenschaftliche Berichte öffentlich 
zugänglich macht und so für mehr 
Transparenz in Bezug auf Schadstoffe auf 
einer Beobachtungsliste oder die 
Entwicklung unionsweiter oder nationaler 
Umweltqualitätsnormen oder 
Schwellenwerte sorgt. 

(21) Um eine wirksame und kohärente 
Entscheidungsfindung zu gewährleisten 
und Synergien mit der Arbeit im Rahmen 
anderer Unionsrechtsvorschriften über 
Chemikalien zu entwickeln, sollte der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
eine ständige und klar umschriebene Rolle 
bei der Priorisierung von Stoffen, die in die 
Beobachtungslisten und in die Listen der 
Stoffe in den Anhängen I und II der 
Richtlinie 2008/105/EG und in den 
Anhängen I und II der Richtlinie 
2006/118/EG aufgenommen werden sollen, 
und bei der Herleitung angemessener, 
wissenschaftlich fundierter 
Qualitätsnormen eingeräumt werden. Der 
Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) 
und der Ausschuss für sozioökonomische 
Analyse (SEAC) der ECHA sollten die 
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben, die 
der ECHA übertragen werden, durch die 
Abgabe von Stellungnahmen erleichtern. 
Die ECHA sollte auch eine bessere 
Koordinierung zwischen verschiedenen 
umweltrechtlichen Vorschriften 
gewährleisten, indem sie einschlägige 
wissenschaftliche Berichte öffentlich 
zugänglich macht und so für mehr 
Transparenz in Bezug auf Schadstoffe auf 
einer Beobachtungsliste oder die 
Entwicklung unionsweiter oder nationaler 
Umweltqualitätsnormen oder 
Schwellenwerte sorgt. Hinsichtlich der 
Bewertung der Schwellenwerte für 
pharmazeutische Stoffe sollte die ECHA 
mit der Europäischen Arzneimittel-
Agentur („EMA“) zusammenarbeiten. 

 

Abänderung  44 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 23 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Eine bessere Integration der 
Datenströme, die der EUA gemäß den 
Wasserschutzrechtsvorschriften der 
Union gemeldet werden, und 
insbesondere der durch die Richtlinie 
2008/105/EG vorgeschriebenen 
Bestandsaufnahmen der Emissionen mit 
den Daten, die gemäß der Richtlinie 
2010/75/EU und der Verordnung (EG) 
Nr. 166/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates61 an das 
Industrieemissionsportal gemeldet 
werden, wird die Vorlage der 
Bestandsaufnahmen gemäß Artikel 5 der 
Richtlinie 2008/105/EG vereinfachen und 
effizienter machen. Zugleich werden so 
der Verwaltungsaufwand und die 
Spitzenarbeitsbelastung bei der 
Ausarbeitung der Bewirtschaftungspläne 
für die Einzugsgebiete verringert. In 
Verbindung mit der Abschaffung der 
Zwischenberichte über die Fortschritte 
der Maßnahmenprogramme, die sich als 
nicht wirksam erwiesen haben, wird diese 
vereinfachte Berichterstattung es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, sich 
verstärkt um die Meldung von Emissionen 
zu kümmern, die nicht unter die 
Rechtsvorschriften über 
Industrieemissionen fallen, sondern 
gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
2008/105/EG gemeldet werden müssen. 

entfällt 

_________________  
61 Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Januar 2006 über die Schaffung 
eines Europäischen 
Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters und zur Änderung 
der Richtlinien 91/689/EWG und 
96/61/EG des Rates (ABl. L 33 vom 
4.2.2006, S. 1). 

 

 

Abänderung  45 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
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Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Es ist notwendig, den 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt im Bereich der Überwachung 
des Zustands von Wasserkörpern im 
Einklang mit den 
Überwachungsanforderungen gemäß 
Anhang V der Richtlinie 2000/60/EG zu 
berücksichtigen. Daher sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, Daten und 
Dienste aus Fernerkundungstechnologien, 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste), In-
situ-Sensoren und -Geräten oder 
Bürgerwissenschaftsdaten zu nutzen, 
wobei die Möglichkeiten, die die 
künstliche Intelligenz, fortgeschrittene 
Datenanalyse und Datenverarbeitung 
eröffnen, zum Einsatz kommen. 

(31) Es ist notwendig, den 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt sowie die besten verfügbaren 
Methoden im Bereich der Überwachung 
des Zustands von Wasserkörpern im 
Einklang mit den 
Überwachungsanforderungen gemäß 
Anhang V der Richtlinie 2000/60/EG zu 
berücksichtigen. Daher sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet sein, Daten und 
Dienste aus Fernerkundungstechnologien, 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste), In-
situ-Sensoren und -Geräten oder 
Bürgerwissenschaftsdaten zu nutzen, 
wobei die Möglichkeiten, die die 
künstliche Intelligenz, fortgeschrittene 
Datenanalyse und Datenverarbeitung 
eröffnen, zum Einsatz kommen. 

 

Abänderung  46 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 31 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (31a) Industrielle Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Energiewende 
könnten die negativen Auswirkungen auf 
die Wasserqualität verstärken. Die 
Abmilderung solcher künftigen 
Auswirkungen, wie Veränderungen der 
natürlichen Strömungsmuster und 
Temperaturen sowie der 
Wasserverschmutzung, erfordert eine 
Bewertung des gesamten Spektrums 
potenzieller Faktoren sowie der 
Maßnahmen, die zur Erreichung und 
Aufrechterhaltung einer guten 
Wasserqualität zu ergreifen sind. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten regelmäßig die 
Auswirkungen industrieller Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Energiewende 
auf die Wasserqualität bewerten und die 
Kommission über neu ermittelte 
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Bedrohungen informieren, damit die 
Beobachtungsliste entsprechend 
aktualisiert wird. Die Bewertung sollte der 
Öffentlichkeit leicht zugänglich sein, und 
die Aktualisierung sollte außerhalb der 
allgemeinen Aktualisierungszyklen 
stattfinden dürfen, um die Bewertung der 
Wasserqualität kontinuierlich zu 
verbessern. 

 

Abänderung  47 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 31 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (31b) Die Kommission hat sich in ihrer 
Mitteilung vom 11. Dezember 2019 über 
den europäischen Grünen Deal und in 
ihrer Mitteilung vom 14. Oktober 2020 
über die Verbesserung des Zugangs zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten 
verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Zugang zu nationalen Gerichten 
in allen Mitgliedstaaten für Bürger und 
nichtstaatliche Umweltorganisationen zu 
verbessern, die spezifische Bedenken 
hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Verwaltungsakten mit Auswirkungen auf 
die Umwelt mit dem Umweltrecht haben. 
In der letztgenannten Mitteilung 
bekräftigt die Kommission Folgendes: 
„Der Zugang zur Justiz in 
Umweltangelegenheiten über den 
Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) und über die nationalen Gerichte 
als Unionsgerichte trägt wesentlich zur 
Verwirklichung des europäischen Grünen 
Deals bei. Auf diese Weise kann auch die 
Rolle der Zivilgesellschaft als 
Kontrollinstanz im demokratischen Raum 
gestärkt werden“. Diese Verpflichtungen 
sollten auch im Rahmen der Richtlinie 
2000/60/EG umgesetzt werden. 

 

Abänderung  48 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 31 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (31c) Wie die Rechtsprechung des 
EuGH1a bestätigt hat, sollten 
nichtstaatliche Organisationen im 
Umweltbereich und unmittelbar 
betroffene Einzelpersonen Klagebefugnis 
haben, um eine von einer Behörde 
getroffene Entscheidung anzufechten, die 
gegen die in Artikel 4 der Richtlinie 
2000/60/EG genannten Umweltziele 
verstößt. Um den Zugang zur Justiz in 
den betreffenden Angelegenheiten vor 
nationalen Gerichten in der gesamten 
Union zu verbessern und nichtstaatlichen 
Umweltorganisationen und direkt 
betroffenen Einzelpersonen die 
Möglichkeit zu geben, sich bei der 
Anfechtung von Entscheidungen, die 
gegen die Richtlinie 2000/60/EG 
verstoßen, auf das nationale Recht zu 
berufen, sollten in der Richtlinie 
2000/60/EG Bestimmungen zur 
Gewährleistung des Zugangs zu 
Gerichten festgelegt werden. 

 __________________ 
 1a Rechtssache C-535/18, Urteil des 

Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 
28. Mai 2020; IL u. a. gegen Land 
Nordrhein-Westfalen. Rechtssache C-
664/15, Urteil des Gerichtshofs (Zweite 
Kammer) vom 20. Dezember 2017; 
Protect Natur-, Arten- und 
Landschaftsschutz Umweltorganisation 
gegen Bezirkshauptmannschaft Gmünd. 

 

Abänderung  49 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Angesichts der Zunahme 
unvorhersehbarer Wetterereignisse, 
insbesondere extremer 

(32) Angesichts der Zunahme 
unvorhersehbarer Wetterereignisse, 
insbesondere extremer 
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Überschwemmungen und lang andauernder 
Dürren, und erheblicher 
Verschmutzungsereignisse, die zu 
grenzübergreifenden unfallbedingten 
und/oder fahrlässigen Verschmutzungen 
führen oder diese verschärfen, sollten die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, dafür 
zu sorgen, dass andere potenziell 
betroffene Mitgliedstaaten unverzüglich 
über solche Ereignisse informiert werden, 
und wirksam mit potenziell betroffenen 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
die Auswirkungen des Ereignisses 
abzumildern. Darüber hinaus ist es 
erforderlich, die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten zu verstärken und die 
Verfahren für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Falle strukturellerer, 
d. h. nicht unfallbedingter und/oder 
fahrlässiger, länger andauernder 
grenzüberschreitender Probleme, die 
gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2000/60/EG nicht auf Ebene der 
Mitgliedstaaten behandelt werden können, 
zu straffen. Falls europäische Hilfe 
erforderlich ist, können die zuständigen 
nationalen Behörden Hilfeersuchen an das 
Zentrum für die Koordination von 
Notfallmaßnahmen der Kommission 
richten, das im Einklang mit Artikel 15 des 
Beschlusses Nr. 1313/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates64 
etwaige Hilfsangebote und deren 
Umsetzung im Rahmen des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
koordiniert. 

Überschwemmungen und lang andauernder 
Dürren, und erheblicher 
Verschmutzungsereignisse, die zu 
grenzübergreifenden Verschmutzungen 
führen oder diese verschärfen, sollten die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, dafür 
zu sorgen, dass andere potenziell 
betroffene Mitgliedstaaten unverzüglich 
über solche Ereignisse informiert werden, 
und wirksam mit potenziell betroffenen 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
die Auswirkungen des Ereignisses 
abzumildern. Darüber hinaus ist es 
erforderlich, die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten zu verstärken und die 
Verfahren für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Falle strukturellerer, 
d. h. nicht unfallbedingter und/oder 
fahrlässiger, länger andauernder 
grenzüberschreitender Probleme, die 
gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2000/60/EG nicht auf Ebene der 
Mitgliedstaaten behandelt werden können, 
zu straffen. Falls europäische Hilfe 
erforderlich ist, können die zuständigen 
nationalen Behörden Hilfeersuchen an das 
Zentrum für die Koordination von 
Notfallmaßnahmen der Kommission 
richten, das im Einklang mit Artikel 15 des 
Beschlusses Nr. 1313/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates64 
etwaige Hilfsangebote und deren 
Umsetzung im Rahmen des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
koordiniert. Da Flussgebietseinheiten sich 
auch über das Gebiet der Union hinaus 
erstrecken können, würde die 
Gewährleistung einer wirksamen 
Umsetzung der einschlägigen 
Bestimmungen zum Gewässerschutz 
gemäß der Richtlinie 2000/60/EG sowie 
eine angemessene Koordinierung mit den 
betreffenden Nichtmitgliedstaaten auch 
zu den Zielen beitragen, die in der 
Richtlinie 2000/60/EG für diese 
spezifischen Flussgebietseinheiten gemäß 
Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 
2000/60/EG festgelegt sind. Darüber 
hinaus sollten bewaffnete Konflikte, die in 
unmittelbarer geografischer Nähe zur 
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Union stattfinden, aufgrund ihrer 
weitreichenden negativen 
grenzüberschreitenden 
Umweltauswirkungen, einschließlich der 
Verschmutzung von Luft, Boden und 
Wasser, ebenfalls als außergewöhnliche 
Ereignisse betrachtet werden. Da sich die 
von solchen Konflikten betroffenen 
Einzugsgebiete bis innerhalb der Grenzen 
der Union erstrecken könnten, sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten ihre 
Bemühungen um eine angemessene 
Koordinierung mit den betreffenden 
Nichtmitgliedstaaten im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 
2000/60/EG verstärken. 

_________________ _________________ 
64 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über ein 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924). 

64 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über ein 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924). 

 

Abänderung  50 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 32 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32a) Der Europäische Rechnungshof 
stellt in seinem Bericht vom 19. Mai 2021 
mit dem Titel „Das Verursacherprinzip: 
uneinheitliche Anwendung im Rahmen 
der umweltpolitischen Strategien und 
Maßnahmen der EU“ fest, dass die 
Mitgliedstaaten bereits rund 
100 Mrd. EUR pro Jahr für die 
Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung ausgeben und dass 
sie diesen Betrag voraussichtlich um 
mehr als 25 % erhöhen müssen, um die 
Ziele der EU-Rechtsvorschriften über die 
Abwasseraufbereitung und das 
Trinkwasser zu erreichen, wobei die 
Investitionen nicht inbegriffen sind, die 
erforderlich sind, um bestehende 
Infrastrukturen zu erneuern oder die 
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Ziele der Wasserrahmenrichtlinie und der 
Hochwasserrichtlinie zu erreichen. 
Darüber hinaus tragen die Nutzer in der 
Union durchschnittlich rund 70 % der 
Kosten für die Erbringung von 
Wasserdienstleistungen über 
Wassertarife, während die öffentlichen 
Haushalte die verbleibenden 30 % 
finanzieren, auch wenn es erhebliche 
Unterschiede zwischen Regionen und 
Mitgliedstaaten gibt. Die Haushalte in der 
Union tragen in der Regel einen Großteil 
der Kosten für die Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung, auch wenn sie nur 
10 % des Wassers verbrauchen, während 
die Wirtschaftszweige, die den größten 
Druck auf erneuerbare 
Süßwasserressourcen ausüben, am 
wenigsten zur Deckung dieser Kosten 
beitragen. 

 

Abänderung  51 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 32 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32b) Die Kosten für 
Überwachungsprogramme zur 
Bestimmung des Zustands von 
Oberflächengewässern und Grundwasser 
werden ausschließlich aus den 
Haushalten der Mitgliedstaaten 
finanziert. Angesichts der Tatsache, dass 
sich die Zahl der in der aquatischen 
Umwelt entdeckten Chemikalien ständig 
ändert, dass es immer mehr neu 
auftretende Schadstoffe gibt, die erst seit 
Kurzem in Gewässern auftauchen, dass 
die chemischen Analysemethoden ständig 
verbessert werden müssen, um diese neu 
auftretenden und neuen Schadstoffe zu 
erkennen und ihre ökologischen 
Auswirkungen korrekt zu bewerten, und 
dass auch neue Überwachungsmethoden 
entwickelt werden müssen, um die 
Auswirkungen chemischer Gemische 
besser bewerten zu können, dürften diese 
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Überwachungskosten noch weiter steigen. 
Zur Deckung dieser Kosten und im 
Einklang mit dem Verursacherprinzip 
gemäß Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) ist es von wesentlicher 
Bedeutung, dass Hersteller, die in der 
Union Produkte in Verkehr bringen, die 
Stoffe enthalten, die nachweislich oder 
potenziell negative Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die 
aquatische Umwelt haben, die finanzielle 
Verantwortung für die Maßnahmen zur 
Reduzierung von Stoffen übernehmen, die 
im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit 
erzeugt und in Oberflächengewässern 
und Grundwasser gefunden werden. Ein 
System der erweiterten 
Herstellerverantwortung dürfte das am 
besten geeignete Mittel sein, um dies zu 
erreichen, da es die finanzielle Belastung 
des Steuerzahlers begrenzen und 
gleichzeitig Anreize für die Entwicklung 
umweltfreundlicherer Produkte schaffen 
würde. Die Kommission sollte daher eine 
Folgenabschätzung erstellen, in der die 
Aufnahme eines Mechanismus für die 
erweiterte Herstellerverantwortung in die 
Richtlinie 2006/118/EG und die Richtlinie 
2008/105/EG geprüft wird, der für 
prioritäre Stoffe gemäß der Richtlinie 
2006/118/EG und der Richtlinie 
2008/105/EG sowie für neu auftretende 
und neue Schadstoffe im Sinne der 
Beobachtungslisten der Richtlinie 
2006/118/EG und der Richtlinie 
2008/105/EG gilt. Der Folgenabschätzung 
sollte gegebenenfalls ein 
Legislativvorschlag zur Überarbeitung der 
Richtlinien 2006/118/EG und 
2008/105/EG beigefügt werden. 

 

Abänderung  52 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 32 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 (32c) Die Überwachung einer größeren 
Anzahl von Stoffen oder Stoffgruppen 
führt zu höheren Kosten, aber auch zur 
Notwendigkeit der Stärkung der 
Verwaltungskapazitäten in den 
Mitgliedstaaten, insbesondere in den 
Mitgliedstaaten mit knapperen 
Ressourcen. Vor diesem Hintergrund 
sollte die Kommission auf Wunsch der 
Mitgliedstaaten eine gemeinsame 
europäische Beobachtungsstelle zur 
Verwaltung der 
Überwachungsanforderungen einrichten 
und so ihren finanziellen und 
administrativen Aufwand verringern. Die 
Kommission sollte die Arbeitsweise der 
Beobachtungsstelle festlegen. Die 
Inanspruchnahme dieser Stelle sollte auf 
freiwilliger Basis und ungeachtet bereits 
von den Mitgliedstaaten getroffener 
Vorkehrungen erfolgen. 

 

Abänderung  53 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 32 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32d) Es ist erwiesen, dass im 
Wassersektor Investitionsbedarf besteht 
und für einige Mitgliedstaaten EU-
Finanzmittel entscheidend sind, um den 
rechtlichen Verpflichtungen gemäß der 
Richtlinie 2000/60/EG, der Richtlinie 
2008/105/EG und der Richtlinie 
2006/118/EG nachzukommen. Alle 
Mitgliedstaaten müssen ihre Ausgaben 
um mindestens 20 % erhöhen, um die 
Wassernormen der EU zu erfüllen, und es 
besteht ein Finanzierungsbedarf von 
insgesamt 289 Mrd. EUR bis 20301a. 
Daher muss sichergestellt werden, dass 
ausreichende finanzielle und personelle 
Ressourcen für die Überwachung und 
Kontrolle von Wasserkörpern in allen 
Mitgliedstaaten bereitgestellt werden, 
unter anderem über die einschlägigen 
Strukturfonds und Programme der Union 
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sowie durch Beiträge des Privatsektors, 
auch im Rahmen des Mechanismus der 
erweiterten Herstellerverantwortung, 
sobald dieser eingerichtet ist. 

 _________________ 
 1a OECD, 6th Roundtable on Financing 

Water (6. Runder Tisch zum 
Finanzbedarf im Bereich Wasser). 
Abrufbar unter: 
https://www.oecd.org/water/6th-
Roundtable-on-Financing-Water-in-
Europe-Summary-and-Highlights.pdf 

 

Abänderung  54 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 34 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (34a) Die Mitgliedstaaten sollten 
Synergien zwischen den Anforderungen 
der einschlägigen Richtlinien sowohl für 
die Datenerhebung als auch für den 
Einsatz digitaler Instrumente wie 
Fernerkundungstechnologien oder 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste) 
fördern. 

 

Abänderung  55 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 34 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (34b) Die zuständigen Behörden sollten 
Ausbildungsmaßnahmen, Programme zur 
Kompetenzentwicklung und Investitionen 
in Humankapital fördern, um die 
wirksame Umsetzung der besten 
Technologien und innovativen Lösungen 
im Rahmen der Richtlinien zu 
unterstützen. Die entsprechenden 
Informationen sollten in den 
verschiedenen Landessprachen verfügbar 
gemacht werden, damit die einschlägigen 
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Akteure vor Ort und die Bürger in ganz 
Europa einen besseren Zugang zu den 
relevanten Daten haben. 

 

Abänderung  56 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Einleitung 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 1 – Buchstabe e – Spiegelstrich 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Artikel 1, vierter Gedankenstrich 
erhält folgende Fassung: 

1. Artikel 1 Buchstabe e 
Spiegelstrich 4 erhält folgende Fassung: 

 

Abänderung  57 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe c 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 30a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

30a. ,prioritäre gefährliche Stoffe‘: 
prioritäre Stoffe, die als ,gefährlich‘ 
eingestuft werden, weil sie in 
wissenschaftlichen Berichten, in 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union oder in einschlägigen 
internationalen Übereinkünften als toxisch, 
persistent und bioakkumulierbar oder als 
Anlass zu ähnlichen Bedenken gebend 
eingestuft werden, sofern diese Bedenken 
für die aquatische Umwelt relevant sind; 

30a. ‚prioritäre gefährliche Stoffe‘: 
prioritäre Stoffe, die als ,gefährlich‘ 
eingestuft werden, weil sie in 
wissenschaftlichen Berichten, in 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union oder in einschlägigen 
internationalen Übereinkünften als toxisch, 
persistent und bioakkumulierbar (PBT) 
oder sehr persistent und sehr 
akkumulierbar (vPvB) oder als persistent, 
mobil und toxisch (PMT) oder sehr 
persistent und sehr mobil (vPvM) oder als 
Anlass zu ähnlichen Bedenken gebend 
eingestuft werden, sofern diese Bedenken 
für die aquatische Umwelt relevant sind, 
und für die Maßnahmen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv ergriffen 
werden müssen; 

 

Abänderung  58 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe d 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

35. ,Umweltqualitätsnorm‘: die 
Konzentration eines bestimmten 
Schadstoffs oder einer bestimmten Gruppe 
von Schadstoffen in Wasser, Sedimenten 
oder Biota, die zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
nicht überschritten werden darf, oder ein 
mit einer geeigneten wirkungsbasierten 
Methode gemessener Auslösewert für die 
schädlichen Auswirkungen eines solchen 
Schadstoffs oder einer solchen Gruppe von 
Schadstoffen auf die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt; 

35. ,Umweltqualitätsnorm‘: die 
Konzentration eines bestimmten 
Schadstoffs oder einer bestimmten Gruppe 
von Schadstoffen in Wasser, Sedimenten 
oder Biota, die zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
nicht überschritten werden darf, oder ein 
mit einer geeigneten und wissenschaftlich 
etablierten wirkungsbasierten Methode 
gemessener Auslösewert für die 
schädlichen Auswirkungen eines solchen 
Schadstoffs oder einer solchen Gruppe von 
Schadstoffen auf die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt; 

 

Abänderung  59 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe d a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 37 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 da) Nummer 37 erhält folgende 
Fassung: 

37.  „Wasser für den menschlichen 
Gebrauch“ : Wasser entsprechend der 
Definition der Richtlinie 80/778/EWG in 
der durch die Richtlinie 98/83/EG 
geänderten Fassung; 

„37. ‚Wasser für den menschlichen 
Gebrauch‘: Wasser entsprechend der 
Definition der Richtlinie (EU) 2020/2184;“ 

(02000L0060) 

 

Abänderung  60 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe d b (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 40 – Unterabsatz 1 
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 db) Artikel 2 Nummer 40 
Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

40. „Emmissionsgrenzwert“: die im 
Verhältnis zu bestimmten spezifischen 
Parametern ausgedrückte Masse, die 
Konzentration und/oder das Niveau einer 
Emission, die in einem oder mehreren 
Zeiträumen nicht überschritten werden 
dürfen. Die Emissionsgrenzwerte können 
auch für bestimmte Gruppen, Familien 
oder Kategorien von Stoffen, insbesondere 
für die in Artikel 16 genannten, festgelegt 
werden. 

„40. ‚Emmissionsgrenzwert‘: die im 
Verhältnis zu bestimmten spezifischen 
Parametern ausgedrückte Masse, die 
Konzentration und/oder das Niveau einer 
Emission, die in einem oder mehreren 
Zeiträumen nicht überschritten werden 
dürfen. Die Emissionsgrenzwerte können 
auch für bestimmte Gruppen, Familien 
oder Kategorien von Stoffen, insbesondere 
für die in Anhang I der Richtlinie 
2008/105/EG genannten, festgelegt 
werden.“ 

(02000L0060) 

 

Abänderung  61 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 3 – Absatz 4a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4a) Im Falle außergewöhnlicher 
Umstände natürlichen Ursprungs oder 
höherer Gewalt, insbesondere extremer 
Überschwemmungen und längerer Dürren, 
oder erheblicher Verschmutzungen, die 
flussabwärts gelegene Wasserkörper in 
anderen Mitgliedstaaten betreffen könnten, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
sowohl die für die flussabwärts gelegenen 
Wasserkörper in diesen Mitgliedstaaten 
zuständigen Behörden als auch die 
Kommission unverzüglich unterrichtet 
werden und dass die erforderliche 
Zusammenarbeit veranlasst wird, um die 
Ursachen der außergewöhnlichen 
Umstände oder Vorfälle zu untersuchen 
und deren Folgen zu bewältigen. 

(4a) Im Falle außergewöhnlicher 
Umstände natürlichen Ursprungs oder 
höherer Gewalt, insbesondere extremer 
Überschwemmungen und längerer Dürren, 
oder erheblicher Verschmutzungen, die 
flussabwärts gelegene Wasserkörper in 
anderen Mitgliedstaaten betreffen könnten, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
sowohl die für die flussabwärts gelegenen 
Wasserkörper in diesen Mitgliedstaaten 
zuständigen Behörden als auch die 
Kommission unverzüglich unterrichtet 
werden und dass die erforderliche 
Zusammenarbeit veranlasst wird, um die 
Ursachen der außergewöhnlichen 
Umstände oder Vorfälle zu untersuchen 
und deren Folgen zu bewältigen. 

 Die Mitgliedstaaten informieren andere 
Mitgliedstaaten, die von dem relevanten 
Verschmutzungsvorfall beeinträchtigt 
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werden könnten. 
 Zur weiteren Verbesserung der 

Zusammenarbeit und des 
Informationsaustauschs innerhalb der 
internationalen Flussgebietseinheiten 
sollten für alle internationalen 
Flussgebietseinheiten Vorkehrungen für 
die Kommunikation und Reaktion im 
Notfall getroffen werden. 

 

Abänderung  62 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) die Mitgliedstaaten führen die 
notwendigen Maßnahmen durch, um die 
Verschmutzung durch prioritäre Stoffe 
oder einzugsgebietsspezifische Schadstoffe 
schrittweise zu reduzieren und die 
Emissionen, Einleitungen und Verluste 
prioritärer gefährlicher Stoffe zu beenden 
oder schrittweise einzustellen; 

iv) die Mitgliedstaaten führen die 
notwendigen Maßnahmen durch, um 
Verschmutzung durch Einleitungen, 
Emissionen oder Verluste prioritärer 
Stoffe oder einzugsgebietsspezifischer 
Schadstoffe schrittweise zu reduzieren und 
die Emissionen, Einleitungen und Verluste 
prioritärer gefährlicher Stoffe innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens, 
spätestens jedoch 20 Jahre, nachdem ein 
bestimmter prioritärer Stoff als gefährlich 
in Anhang I Teil A der Richtlinie 
2008/105/EG aufgenommen wurde, zu 
beenden oder schrittweise einzustellen. 
Dieser Zeitplan gilt unbeschadet der 
Anwendung strengerer Fristen in anderen 
anwendbaren Rechtsvorschriften der 
Union; 

 

Abänderung  63 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe ba 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 ba) Unter Buchstabe c wird folgender 
Unterabsatz 1a angefügt: 

 Die Mitgliedstaaten legen strengere 
Standards oder Schwellenwerte fest, wenn 
dies erforderlich ist, um die in Anhang IV 
dieser Richtlinie aufgeführten Gebiete, 
einschließlich der besonderen 
Schutzgebiete gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates, angemessen zu 
schützen. Die im Zusammenhang mit 
solchen Schwellenwerten erforderlichen 
Programme und Maßnahmen gelten auch 
für die in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 91/676/EWG fallenden 
Tätigkeiten. 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung technischer Spezifikationen und 
standardisierter Verfahren für die Analyse 
und Überwachung des Wasserzustands 
gemäß Anhang V und zur Festlegung von 
Formaten für die Meldung von 
Überwachungs- und Zustandsdaten gemäß 
Absatz 4 zu erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch Festlegung technischer 
Spezifikationen und standardisierter 
Verfahren für die Analyse und 
Überwachung des Wasserzustands gemäß 
Anhang V zu ergänzen. Der Kommission 
wird die Befugnis übertragen, 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
von Formaten für die Meldung von 
Überwachungs- und Zustandsdaten gemäß 
Absatz 4 zu erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

 

Abänderung  65 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Folgender Absatz wird angefügt: 
 „(3a) Bis zum [zwei Jahre nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] veröffentlicht die Kommission 
eine umfassende Bewertung der 
möglichen Anwendung kontinuierlicher, 
präziser und in Echtzeit arbeitender 
(Online-)Verschmutzungsüberwachungs-
systeme für die Messung der 
Wasserqualität, einschließlich der für die 
Mitgliedstaaten relevanten Aspekte der 
wirtschaftlichen und technischen 
Machbarkeit solcher Systeme, sowie der 
Anwendung harmonisierter Normen. 

 Die Kommission erlässt gegebenenfalls 
einen Durchführungsrechtsakt nach dem 
in Artikel 21 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren, um harmonisierte Normen 
für die Online-Wasserüberwachung 
festzulegen.“ 

 

Abänderung  66 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die verfügbaren individuellen 
Überwachungsdaten, die gemäß Anhang V 
Nummer 1.3.4 erhoben wurden, und der 
sich daraus ergebende Zustand gemäß 
Anhang V der Öffentlichkeit und der 
Europäischen Umweltagentur (EUA) 
mindestens einmal jährlich elektronisch in 
einem maschinenlesbaren Format gemäß 
der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates*, der Richtlinie 
2007/2/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates** und der Richtlinie (EU) 
2019/1024 des Europäischen Parlaments 
und des Rates*** zugänglich gemacht 
werden. Zu diesem Zweck verwenden die 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die verfügbaren individuellen 
Überwachungsdaten, die gemäß Anhang V 
Nummer 1.3.4 und 2.4.3 erhoben wurden, 
und der sich daraus ergebende Zustand 
gemäß Anhang V der Europäischen 
Umweltagentur (EUA) und – ohne 
übermäßige Verzögerung und auf leicht 
zugängliche Weise – der Öffentlichkeit 
mindestens einmal jährlich elektronisch in 
einem maschinenlesbaren Format gemäß 
der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates*, der Richtlinie 
2007/2/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates** und der Richtlinie (EU) 
2019/1024 des Europäischen Parlaments 
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Mitgliedstaaten die gemäß Absatz 3 
festgelegten Formate. 

und des Rates*** zugänglich gemacht 
werden. Zu diesem Zweck verwenden die 
Mitgliedstaaten die gemäß Absatz 3 
festgelegten Formate. 

 

Abänderung  67 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 7a. Artikel 11 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

(1)  Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, 
dass für jede Flussgebietseinheit oder für 
den in sein Hoheitsgebiet fallenden Teil 
einer internationalen Flussgebietseinheit 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Analysen gemäß Artikel 5 ein 
Maßnahmenprogramm festgelegt wird, um 
die Ziele gemäß Artikel 4 zu 
verwirklichen. Diese 
Maßnahmenprogramme können auf 
Maßnahmen verweisen, die sich auf 
Rechtsvorschriften stützen, welche auf 
nationaler Ebene erlassen wurden, und sich 
auf das gesamte Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats erstrecken. Die 
Mitgliedstaaten können gegebenenfalls 
Maßnahmen ergreifen, die für alle 
Flussgebietseinheiten und/oder für alle in 
ihrem Hoheitsgebiet liegenden Teile 
internationaler Flussgebietseinheiten 
gelten.“ 

„(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass 
für jede Flussgebietseinheit oder für den in 
sein Hoheitsgebiet fallenden Teil einer 
internationalen Flussgebietseinheit unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Analysen gemäß Artikel 5 ein 
Maßnahmenprogramm festgelegt wird, um 
die Ziele gemäß Artikel 4 zu 
verwirklichen. Bei diesen 
Maßnahmenprogrammen wird im 
Einklang mit dem einschlägigen 
sektorspezifischen Umweltschutzrecht der 
Union Maßnahmen zur Kontrolle an der 
Quelle Vorrang eingeräumt. 
Nachgeschaltete Maßnahmen werden 
zusätzlich zu Maßnahmen zur Kontrolle 
an der Quelle angewandt, wenn das 
Risiko besteht, dass mit den Maßnahmen 
zur Kontrolle an der Quelle kein guter 
Zustand der Gewässer erreicht wird. 
Maßnahmenprogramme können auf 
Maßnahmen verweisen, die sich auf 
Rechtsvorschriften stützen, welche auf 
nationaler Ebene erlassen wurden, und sich 
auf das gesamte Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats erstrecken. Die 
Mitgliedstaaten können gegebenenfalls 
Maßnahmen ergreifen, die für alle 
Flussgebietseinheiten und/oder für alle in 
ihrem Hoheitsgebiet liegenden Teile 
internationaler Flussgebietseinheiten 
gelten. Die Kommission erarbeitet 
Leitlinien für bewährte Verfahren für 
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Maßnahmen zur Kontrolle an der Quelle 
und die Komplementarität von 
nachgeschalteten Maßnahmen.“ 

(02000L0060) 

 

Abänderung  68 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 b (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 11 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 7b. Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c 
erhält folgende Fassung: 

c) Maßnahmen, die eine effiziente und 
nachhaltige Wassernutzung fördern, um 
nicht die Verwirklichung der in Artikel 4 
genannten Ziele zu gefährden; 

„c) Maßnahmen, die eine effiziente und 
nachhaltige Wassernutzung – auch in der 
Landwirtschaft – fördern, um nicht die 
Verwirklichung der in Artikel 4 genannten 
Ziele zu gefährden;“ 

(02000L0060) 

 

Abänderung  69 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 11 – Absatz 5 – Spiegelstrich 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 8a. Artikel 11 Absatz 5 Spiegelstrich 2 
erhält folgende Fassung: 

– die entsprechenden Zulassungen 
und Genehmigungen geprüft und 
gegebenenfalls revidiert werden, 

„– die entsprechenden Zulassungen 
und Genehmigungen geprüft und 
gegebenenfalls revidiert und – in 
gebührend gerechtfertigten Fällen – 
ausgesetzt werden,“ 

(02000L0060) 
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Abänderung  70 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission reagiert auf jede 
Mitteilung eines Mitgliedstaats innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten. 
Wenn es darum geht, dass kein guter 
chemischer Zustand erreicht wird, wird 
die Kommission gemäß Artikel 7a der 
Richtlinie 2008/105/EG tätig. 

 

Abänderung  71 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten reagieren jeweils 
zeitnah, spätestens jedoch drei Monate 
nach der Mitteilung durch einen anderen 
Mitgliedstaat gemäß Absatz 1. 

Die Mitgliedstaaten reagieren jeweils 
zeitnah, spätestens jedoch zwei Monate 
nach der Mitteilung durch einen anderen 
Mitgliedstaat gemäß Absatz 1. 

 

Abänderung  72 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 13 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 9a. In Artikel 13 wird folgender 
Absatz eingefügt: 

 „(4a) Die Kommission lehnt die von den 
Mitgliedstaaten vorgelegten 
Bewirtschaftungspläne für die 
Einzugsgebiete ab, wenn diese Pläne 
nicht die in Anhang VII dieser Richtlinie 
aufgeführten Elemente enthalten.“ 
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Abänderung  73 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 9a. Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 14a 
 Zugang zur Justiz 
 (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Mitglieder der Öffentlichkeit, die ein 
ausreichendes Interesse haben oder die 
eine Rechtsverletzung geltend machen, im 
Einklang mit dem nationalen Recht 
Zugang zu einem Überprüfungsverfahren 
vor einem Gericht oder einer auf 
gesetzlicher Grundlage geschaffenen 
unabhängigen und unparteiischen Stelle 
haben, um die materiellrechtliche oder 
verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit aller 
Entscheidungen, Handlungen oder 
Unterlassungen im Rahmen dieser 
Richtlinie anzufechten, unter anderem: 

 a) Pläne und Projekte, die 
möglicherweise gegen die Anforderungen 
nach Artikel 4 verstoßen, unter anderem, 
um eine Verschlechterung des Zustands 
von Wasserkörpern zu verhindern und 
einen guten Gewässerzustand, ein gutes 
ökologisches Potenzial und/oder einen 
guten chemischen Zustand des Wassers 
zu erreichen, soweit diese Anforderungen 
nicht bereits in Artikel 11 der Richtlinie 
2011/92/EU vorgesehen sind; 

 b) Maßnahmenprogramme gemäß 
Artikel 11, Bewirtschaftungspläne der 
Mitgliedstaaten für die Einzugsgebiete 
gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 
ergänzende Programme oder 
Bewirtschaftungspläne der 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 13 
Absatz 5. 

 (2) Die Mitgliedstaaten legen im 
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Einklang mit dem Ziel, der Öffentlichkeit 
einen weiten Zugang zu den Gerichten zu 
gewähren, fest, was als ausreichendes 
Interesse und was als Rechtsverletzung 
gilt. Für die Zwecke von Absatz 1 gilt jede 
nichtstaatliche Organisation, die sich für 
den Umweltschutz einsetzt und alle nach 
innerstaatlichem Recht geltenden 
einschlägigen Voraussetzungen erfüllt, 
als Trägerin von Rechten, die verletzt 
werden können, und ihr Interesse als 
ausreichend. 

 (3) Die in Absatz 1 genannten 
Überprüfungsverfahren werden fair, 
gerecht und zeitnah durchgeführt und 
sind nicht mit übermäßigen Kosten 
verbunden. Diese Verfahren umfassen 
auch die Bereitstellung eines 
angemessenen und effektiven 
Rechtsschutzes, gegebenenfalls 
einschließlich eines vorläufigen 
Rechtsschutzes. 

 (4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass der Öffentlichkeit praktische 
Informationen über den Zugang zu den in 
diesem Artikel genannten 
verwaltungsbehördlichen und 
gerichtlichen Überprüfungsverfahren zur 
Verfügung gestellt werden.“ 

 

Abänderung  74 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Artikel 15 Absatz 3 wird 
gestrichen. 

entfällt 

 

Abänderung  75 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=


 

 1539 

Artikel 15 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 10a. In Artikel 15 Absatz 3 wird der 
folgende Unterabsatz angefügt: 

 Die Kommission nimmt spätestens bis … 
[sechs Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie] Leitlinien 
und Muster für den Inhalt, die Struktur 
und das Format der in Unterabsatz 1 
genannten Zwischenberichte an. 

 

Abänderung  76 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 – Buchstabe b 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 18 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Absatz 4 wird gestrichen. entfällt 
 

Abänderung  77 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 18 a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Anhang VII – Teil A – Nummer 7.7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 18a. In Anhang VII Teil A wird 
folgende Nummer eingefügt: 

 „7.7a.  Zusammenfassung der 
Maßnahmen zur Digitalisierung der 
Überwachungsaspekte des 
Wassersektors;“ 

 

Abänderung  78 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 20 
Richtlinie 2000/60/EG 
Anhang X 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

21. Anhang X wird gestrichen. 21. Die Anhänge IX und X werden 
gestrichen. 

 

Abänderung  79 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dieser Richtlinie werden 
spezifische Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung der 
Grundwasserverschmutzung festgelegt, um 
die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2000/60/EG festgelegten 
Umweltziele zu erreichen. Diese 
Maßnahmen umfassen 

(1) Mit dieser Richtlinie werden 
spezifische Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung der 
Grundwasserverschmutzung festgelegt, um 
die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2000/60/EG festgelegten 
Umweltziele zu erreichen. In der 
Hierarchie der zu ergreifenden 
Maßnahmen haben Beschränkungen und 
andere Maßnahmen zur Kontrolle an der 
Quelle Vorrang, unbeschadet der 
Bedeutung nachgeschalteter 
Maßnahmen, sofern angebracht. Diese 
Maßnahmen umfassen 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Kriterien für die Bewertung des 
guten ökologischen Zustands von 
Grundwasser. 

 

Abänderung  81 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a a (neu) 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) In Absatz 1 wird folgender 
Unterabsatz eingefügt: 

 Die für das Grundwasser geltenden 
Schwellenwerte müssen zehnmal 
niedriger sein als die entsprechenden 
Umweltqualitätsnormen für 
Oberflächengewässer; nur in den Fällen, 
in denen das tatsächliche Risiko für die 
Grundwasserökosysteme festgestellt 
werden kann, kann es angebracht sein, 
Schwellenwerte für Grundwasser auf 
einem anderen Niveau festzusetzen. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe c 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) In Absatz 5 wird folgender 
Unterabsatz eingefügt: 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Einwohner der betreffenden 
Flussgebietseinheit oder des in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
fallenden Teils der internationalen 
Flussgebietseinheit angemessen und 
rechtzeitig informiert werden. 

 

Abänderung  83 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe d 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 3 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten ändern die Liste der in 
ihren Hoheitsgebieten geltenden 
Schwellenwerte, wenn neue Informationen 

Die Mitgliedstaaten ändern die Liste der in 
ihren Hoheitsgebieten geltenden 
Schwellenwerte, wenn neue Informationen 
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über Schadstoffe, Schadstoffgruppen oder 
Verschmutzungsindikatoren dafür 
sprechen, dass ein Schwellenwert für einen 
weiteren Stoff festgelegt, ein bestehender 
Schwellenwert geändert oder ein zuvor von 
der Liste gestrichener Schwellenwert 
wieder aufgenommen werden muss. 
Werden einschlägige Schwellenwerte auf 
Unionsebene festgelegt oder geändert, 
passen die Mitgliedstaaten die Liste der in 
ihrem Hoheitsgebiet geltenden 
Schwellenwerte an diese Werte an. ; 

über Schadstoffe, Schadstoffgruppen oder 
Verschmutzungsindikatoren – auch unter 
Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips – 
darauf hindeuten, dass ein Schwellenwert 
für einen weiteren Stoff festgelegt, ein 
bestehender Schwellenwert geändert oder 
ein zuvor von der Liste gestrichener 
Schwellenwert wieder aufgenommen 
werden muss. Werden einschlägige 
Schwellenwerte auf Unionsebene 
festgelegt oder geändert, passen die 
Mitgliedstaaten die Liste der in ihrem 
Hoheitsgebiet geltenden Schwellenwerte 
an diese Werte an. 

 

Abänderung  84 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 3 – Absatz 7 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 4a. Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
(7)  Die Kommission veröffentlicht auf 
der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Absatz 5 
bereitgestellten Informationen bis 
spätestens 22. Dezember 2009 einen 
Bericht. 

„(7) Die Kommission veröffentlicht ein 
Jahr nach Übermittlung der betreffenden 
Informationen an die ECHA seitens der 
Mitgliedstaaten gemäß Absatz 5 einen 
Bericht über die in Absatz 1 Buchstabe b 
genannten nationalen Schwellenwerte.“ 

 

Abänderung  85 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Beobachtungsliste enthält höchstens 
fünf Stoffe oder Stoffgruppen sowie die 
Überwachungsmatrizes und die möglichen 
Analysemethoden für jeden Stoff. Diese 
Überwachungsmatrizes und Methoden 
dürfen keine übermäßigen Kosten für die 

Die Beobachtungsliste enthält mindestens 
fünf Stoffe oder Stoffgruppen, die 
zunehmend Anlass zu Besorgnis geben 
und die unter den Stoffen ausgewählt 
werden, die nach den verfügbaren 
Informationen, auch gemäß 
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zuständigen Behörden verursachen. Die 
in die Beobachtungsliste 
aufzunehmenden Stoffe werden unter den 
Stoffen ausgewählt, die nach den 
verfügbaren Informationen ein 
erhebliches Risiko für oder durch die 
aquatische Umwelt auf Unionsebene 
darstellen können und für die keine 
ausreichenden Überwachungsdaten 
vorliegen. In dieser Beobachtungsliste 
sind die Stoffe aufgeführt, die zunehmend 
Anlass zu Besorgnis geben. 

Unterabsatz 4, ein erhebliches Risiko für 
oder durch die aquatische Umwelt auf 
Unionsebene darstellen können und für 
die keine ausreichenden 
Überwachungsdaten vorliegen, es sei 
denn, die Zahl der Stoffe oder 
Stoffgruppen, die nach den verfügbaren 
Informationen ein erhebliches Risiko für 
oder durch die aquatische Umwelt 
darstellen können, beträgt weniger als 
fünf; in diesem Fall enthält die 
Beobachtungsliste alle diese Stoffe. 

 Neben der Mindestzahl von Stoffen oder 
Stoffgruppen kann die Beobachtungsliste 
auch Indikatoren für die Verschmutzung 
enthalten. 

 Die Beobachtungsliste enthält für jeden 
Stoff die Überwachungsmatrizes und die 
möglichen Analysemethoden. Diese 
Überwachungsmatrizes und Methoden 
dürfen keine übermäßigen Kosten für die 
zuständigen Behörden verursachen. 

 

Abänderung  86 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sobald geeignete Überwachungsmethoden 
für Mikroplastik und bestimmte, 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene identifiziert wurden, werden diese 
Stoffe in die Beobachtungsliste 
aufgenommen. 

Geeignete Überwachungsmethoden für 
Mikroplastik und bestimmte 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene werden so bald wie möglich, 
spätestens jedoch am [ersten Tag des 
Monats 18 Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 
identifiziert. Sobald diese 
Überwachungsmethoden identifiziert 
wurden, werden Mikroplastik und 
bestimmte antimikrobielle Resistenzen 
bewirkende Gene in die Beobachtungsliste 
gemäß Artikel 6a Absatz 2 Unterabsatz 1 
aufgenommen. Die Kommission prüft 
auch, ob die Aufnahme von Sulfaten in 
die erste Beobachtungsliste erforderlich 
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ist, um die Verfügbarkeit von Daten über 
ihr Vorhandensein im Hinblick auf den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie zu 
verbessern. 

 

Abänderung  87 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die ECHA erstellt wissenschaftliche 
Berichte, um die Kommission bei der 
Auswahl der Stoffe für die 
Beobachtungsliste zu unterstützen, wobei 
sie folgende Informationen berücksichtigt: 

Die ECHA erstellt wissenschaftliche 
Berichte, um die Kommission bei der 
Auswahl der Stoffe und 
Verschmutzungsindikatoren für die 
Beobachtungsliste zu unterstützen, wobei 
sie folgende Informationen berücksichtigt: 

 

Abänderung  88 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Forschungsprojekte und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen, 
einschließlich Informationen über Trends 
und Prognosen auf der Grundlage von 
Modellrechnungen oder anderen 
prädiktiven Bewertungen sowie per 
Fernerkundungstechnologien, 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste), In-
situ-Sensoren und -Geräten gesammelten 
Informationen und Daten oder 
bürgerwissenschaftlichen Daten, wobei die 
Möglichkeiten, die die künstliche 
Intelligenz und die fortgeschrittene 
Datenanalyse und -verarbeitung eröffnen, 
genutzt werden, 

f) Forschungsprojekte und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen und 
Nachweise, einschließlich Informationen 
über die Auswirkungen von stofflichen 
und thermischen Belastungen sowie 
Auswirkungen von Tage- und 
Untertageabbau- und 
-infrastrukturarbeiten auf 
Grundwasserökosysteme und 
grundwasserabhängige Ökosysteme sowie 
ihre Biodiversität, über Trends und 
Prognosen auf der Grundlage von 
Modellrechnungen oder anderen 
prädiktiven Bewertungen sowie per 
Fernerkundungstechnologien, 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste), In-
situ-Sensoren und -Geräten gesammelten 
Informationen und Daten oder 
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bürgerwissenschaftlichen Daten, wobei die 
Möglichkeiten, die die künstliche 
Intelligenz und die fortgeschrittene 
Datenanalyse und -verarbeitung eröffnen, 
genutzt werden, 

 

Abänderung  89 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine erste Beobachtungsliste wird bis zum 
[Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen = der erste Tag des Monats, der 
auf den 24. Monat nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie folgt] 
erstellt. Die Beobachtungsliste wird danach 
alle 36 Monate aktualisiert. 

Eine erste Beobachtungsliste wird bis zum 
[Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen = der erste Tag des Monats, der 
auf den 24. Monat nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie folgt] 
erstellt. Die Beobachtungsliste wird danach 
spätestens alle 36 Monate aktualisiert oder 
häufiger, wenn neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse vorliegen, die eine 
Aktualisierung der Liste in der 
Übergangszeit zwischen den einzelnen 
Überprüfungen erforderlich machen 
würden. 

 

Abänderung  90 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten bewerten alle zwei 
Jahre die Auswirkungen industrieller 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Energiewende auf die Wasserqualität und 
unterrichten die Kommission über neu 
ermittelte Bedrohungen, damit sie die 
Beobachtungsliste entsprechend 
aktualisieren kann. Die Bewertung muss 
für die Öffentlichkeit leicht zugänglich 
sein. 
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Abänderung  91 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Jeder Mitgliedstaat bestimmt mindestens 
eine Überwachungsstelle, zuzüglich der 
Anzahl der Stellen, die seiner 
Gesamtfläche in km² an 
Grundwasserkörpern geteilt durch 60 000 
(auf die nächste ganze Zahl gerundet) 
entspricht. 

Jeder Mitgliedstaat bestimmt mindestens 
zwei Überwachungsstellen, zuzüglich der 
Anzahl der Stellen, die seiner 
Gesamtfläche in km² an 
Grundwasserkörpern geteilt durch 30 000 
(auf die nächste ganze Zahl gerundet) 
entsprechen. 

 

Abänderung  92 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu) 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a. Der folgende Artikel wird 
eingefügt: 

 „Artikel 6aa 
 Verbesserung des Schutzes von 

Grundwasserökosystemen 
 Die Kommission veröffentlicht bis 

spätestens ... [Amt für 
Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen 
= vier Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie] eine 
Bewertung der Auswirkungen 
physikalisch-chemischer Elemente wie 
des pH-Werts, des Sauerstoffgehalts und 
der Temperatur auf die Gesundheit von 
Grundwasser-Ökosystemen, und fügt 
gegebenenfalls einen Legislativvorschlag 
zur entsprechenden Überarbeitung dieser 
Richtlinie bei, um die entsprechenden 
Parameter festzulegen, harmonisierte 
Überwachungsmethoden vorzusehen und 
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festzulegen, was einen ‚guten 
ökologischen Zustand‘ für Grundwasser 
darstellen würde.“ 

 

Abänderung  93 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 b (neu) 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6b. Der folgende Artikel wird 
eingefügt: 

 „Artikel 6ab 
 Besondere Behandlung von Gebieten mit 

hohem ökologischen Wert oder hoher 
ökologischer Anfälligkeit oder 
Verschmutzung 

 Die Kommission veröffentlicht ... 
[spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie] eine Bewertung des 
chemischen Zustands von Gebieten mit 
hohem ökologischem Wert oder hoher 
ökologischer Anfälligkeit oder 
Verschmutzung wie Höhlen und 
Karstgebieten, ehemaligen 
Industriestandorten und anderen 
Gebieten mit bekannter historischer 
Kontamination, gegebenenfalls 
zusammen mit einem Legislativvorschlag 
zur Überarbeitung dieser Richtlinie.“ 

 

Abänderung  94 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 c (neu) 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6c. Der folgende Artikel wird 
eingefügt: 

 Artikel 6ac 
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 Die Kommission legt bis spätestens ... [ein 
Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Richtlinie] eine Folgenabschätzung 
vor, in der die Möglichkeit geprüft wird, 
einen Mechanismus der erweiterten 
Herstellerverantwortung in diese 
Richtlinie zu integrieren und so 
sicherzustellen, dass Hersteller, die 
Produkte in Verkehr bringen, die einen 
der in Anhang I der Richtlinie 
2006/118/EG aufgeführten Stoffe bzw. 
eine der dort aufgeführten Verbindungen 
oder Stoffe, die zunehmend Anlass zu 
Besorgnis geben und in der 
Beobachtungsliste gemäß jener Richtlinie 
aufgeführt sind, enthalten, zu den Kosten 
für Überwachungsprogramme gemäß 
Artikel 8 der Richtlinie 2000/60/EG 
beitragen. Dieser Folgenabschätzung 
wird gegebenenfalls ein 
Legislativvorschlag zur Änderung dieser 
Richtlinie beigefügt. 

 

Abänderung  95 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 d (neu) 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 6a d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6d. Folgender Artikel wird eingefügt: 
 Artikel 6ad  
 Europäische Beobachtungsstelle 
 Die Kommission richtet bis ... [ein Jahr 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] eine gemeinsame 
Beobachtungsstelle zur Verwaltung der 
Beobachtungsanforderungen ein, wenn 
sie von den Mitgliedstaaten dazu 
aufgefordert wird.  

 Die Kommission legt die Funktionsweise 
der Beobachtungsstelle fest, die unter 
anderem Folgendes umfasst:  

 a)  die Freiwilligkeit der 
Inanspruchnahme der 
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Beobachtungsstelle, die die von den 
Mitgliedstaaten bereits getroffenen 
Vorkehrungen unberührt lässt;  

 b)  die operativen Verfahren für 
Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, die 
Beobachtungsstelle in Anspruch zu 
nehmen, wozu unter anderem die 
erforderliche Mitteilung an die 
Kommission über ihren genauen 
Beobachtungsbedarf oder ihre genauen 
Beobachtungskapazitäten, die genauen 
Protokolle für die Probenahme und die 
Dauer, während derer sie beabsichtigen, 
Teil des Mechanismus zu bleiben, 
gehören; 

 c)  die Finanzierungsquellen, zu 
denen die einschlägigen Strukturfonds 
und Programme der Union sowie Beiträge 
des Privatsektors gehören können, auch 
im Rahmen des Mechanismus der 
erweiterten Herstellerverantwortung, 
sobald dieser gemäß Artikel 6ac 
eingerichtet wurde. 

 

Abänderung  96 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission überprüft erstmals 
bis zum … [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte Datum einfügen = sechs Jahre nach 
dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] und danach alle sechs Jahre die 
Liste der Schadstoffe in Anhang I und die 
in diesem Anhang festgelegten 
Qualitätsnormen für diese Schadstoffe 
sowie die Liste der Schadstoffe und 
Indikatoren in Anhang II Teil B. 

(1) Die Kommission überprüft erstmals 
bis zum … [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte Datum einfügen = vier Jahre nach 
dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] und danach alle vier Jahre die 
Liste der Schadstoffe in Anhang I und die 
in diesem Anhang festgelegten 
Qualitätsnormen für diese Schadstoffe 
sowie die Liste der Schadstoffe und 
Indikatoren in Anhang II Teil B. 

 

Abänderung  97 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Anhang I 
durch Aufnahme oder Streichung von in 
diesem Anhang genannten 
Grundwasserschadstoffen und 
Qualitätsnormen für diese Schadstoffe an 
den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen, und um Teil B 
durch Aufnahme von Schadstoffen oder 
Indikatoren, für die die Mitgliedstaaten die 
Festlegung nationaler Schwellenwerte in 
Erwägung ziehen müssen, an den 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen. 

(2) Auf der Grundlage der 
Überprüfung legt die Kommission 
gegebenenfalls Legislativvorschläge vor, 
um Anhang I durch Aufnahme oder 
Streichung von in diesem Anhang 
genannten Grundwasserschadstoffen und 
Qualitätsnormen für diese Schadstoffe an 
den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen. Der Kommission 
wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 8a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang II Teil B durch 
Aufnahme von Schadstoffen oder 
Indikatoren, für die die Mitgliedstaaten die 
Festlegung nationaler Schwellenwerte in 
Erwägung ziehen müssen, an den 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen. 

 

Abänderung  98 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Beim Erlass delegierter Rechtsakte 
gemäß den Absätzen 2 und 3 
berücksichtigt die Kommission die von der 
ECHA gemäß Absatz 6 erstellten 
wissenschaftlichen Berichte. 

(4) Beim Erlass von 
Legislativvorschlägen und delegierten 
Rechtsakten gemäß den Absätzen 2 und 3 
berücksichtigt die Kommission die von der 
ECHA gemäß Absatz 6 erstellten 
wissenschaftlichen Berichte. 

 

Abänderung  99 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8 – Absatz 6 – Buchstabe f 
 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/118/EG;Year:2006;Nr:118&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/118/EG;Year:2006;Nr:118&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/118/EG;Year:2006;Nr:118&comp=


 

 1551 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Forschungsprogramme und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen der 
Union, einschließlich per 
Fernerkundungstechnologien, 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste), In-
situ-Sensoren und -Geräten erfasster 
Informationen und/oder 
bürgerwissenschaftlicher Daten, wobei die 
Möglichkeiten, die die künstliche 
Intelligenz und die fortgeschrittene 
Datenanalyse und -verarbeitung eröffnen, 
genutzt werden, 

f) Forschungsprogramme und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen der 
Union, einschließlich per 
Fernerkundungstechnologien, 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste), In-
situ-Sensoren und -Geräten erfasster 
aktueller Informationen und/oder 
bürgerwissenschaftlicher Daten, wobei die 
Möglichkeiten, die die besten verfügbaren 
Technologien eröffnen, darunter 
möglicherweise künstliche Intelligenz und 
fortgeschrittene Datenanalyse und 
-verarbeitung, genutzt werden, 

 

Abänderung  100 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8 – Absatz 6 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Anmerkungen und Informationen 
von einschlägigen Interessenträgern. 

g) Anmerkungen und Informationen 
von einschlägigen Interessenträgern, 
einschließlich nationaler 
Regulierungsbehörden und anderer 
relevanter Stellen. 

 

Abänderung  101 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Bis zum 12. Januar 2025 legt die 
Kommission technische Leitlinien für 
Analysemethoden zur Überwachung von 
per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen 
unter den Parametern „PFAS insgesamt“ 
fest. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
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Richtlinie durch Festlegung einer 
Qualitätsnorm für „PFAS insgesamt“ zu 
erlassen und Anhang I entsprechend zu 
ändern. Die Kommission erlässt diese 
delegierten Rechtsakte bis zum 12. Januar 
2026. 

 

Abänderung  102 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die ECHA erstellt alle sechs Jahre 
einen Bericht, in dem die Ergebnisse der in 
den Absätzen 2 und 3 genannten 
Überprüfung zusammengefasst werden, 
und macht diesen öffentlich zugänglich. 
Der erste Bericht wird der Kommission am 
… [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
Datum einfügen = fünf Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens der vorliegenden 
Richtlinie] übermittelt. 

(7) Die ECHA erstellt alle vier Jahre 
einen Bericht, in dem die Ergebnisse der in 
den Absätzen 2 und 3 genannten 
Überprüfung zusammengefasst werden, 
und macht diesen öffentlich zugänglich. 
Der erste Bericht wird der Kommission am 
… [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
Datum einfügen = drei Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens der vorliegenden 
Richtlinie] übermittelt. 

 

Abänderung  103 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absätze 1 und 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab dem [Amt für 
Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen 
= Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absätze 2, 3 und 6a wird der Kommission 
für einen Zeitraum von sechs Jahren ab 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] übertragen. Die Kommission 
erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren 
einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
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Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  104 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 8 Absätze 1 und 2 kann vom 
Europäischen Parlament und vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss 
über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird davon nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 8 Absätze 2, 3 und 6a kann vom 
Europäischen Parlament und vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss 
über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird davon nicht berührt. 

 

Abänderung  105 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8a – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen 
Grundsätzen. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   
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Abänderung  106 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 
Richtlinie 2006/118/EG 
Artikel 8a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 8 Absatz 1 oder Absatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 8 Absatz 2, 3 oder 6a 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  107 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 14 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang IV – Teil B – Nummer 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Ausgangspunkt für 
Durchführungsmaßnahmen zur 
Umkehrung signifikanter und anhaltender 
steigender Trends ist gegeben, wenn die 
Konzentration des Schadstoffs 75 % der 
Parameterwerte der in Anhang I 
festgelegten Grundwasserqualitätsnormen 
und der gemäß Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben b und c festgelegten 
Schwellenwerte erreicht, es sei denn, 

Der Ausgangspunkt für 
Durchführungsmaßnahmen zur 
Umkehrung signifikanter und anhaltender 
steigender Trends, einschließlich 
jahreszeitlich bedingter steigender Trends 
unter anderem infolge einer geringen 
Einleitung eines Wasserkörpers, ist 
gegeben, wenn die Konzentration des 
Schadstoffs 75 % der Parameterwerte der 
in Anhang I festgelegten 
Grundwasserqualitätsnormen und der 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b 
und c festgelegten Schwellenwerte erreicht, 
es sei denn, 
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Abänderung  108 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 1a. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 
Artikel 1 „Artikel 1 

Gegenstand Gegenstand 

Mit dieser Richtlinie werden im Einklang 
mit Artikel 4 der Richtlinie 2000/60/EG 
und den darin genannten Zielen 
Umweltqualitätsnormen für prioritäre 
Stoffe und bestimmte andere Schadstoffe 
gemäß Artikel 16 jener Richtlinie mit dem 
Ziel festgelegt, einen guten chemischen 
Zustand der Oberflächengewässer zu 
erreichen. 

Mit dieser Richtlinie werden im Einklang 
mit Artikel 4 der Richtlinie 2000/60/EG 
und den darin genannten Zielen 
Umweltqualitätsnormen für prioritäre 
Stoffe und prioritäre gefährliche Stoffe 
mit dem Ziel festgelegt, einen guten 
chemischen Zustand der 
Oberflächengewässer zu erreichen.“ 

(02008L0105) 

 

Abänderung  109 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten erstellen auf der 
Grundlage der gemäß Artikel 5 und 8 der 
Richtlinie 2000/60/EG erfassten 
Informationen und anderer verfügbarer 
Daten für jede Flussgebietseinheit oder 
jeden Teil einer Flussgebietseinheit in 
ihrem Hoheitsgebiet eine 
Bestandsaufnahme, einschließlich Karten, 
falls verfügbar, der Emissionen, 
Einleitungen und Verluste aller prioritären 
Stoffe, die in Anhang I Teil A der 
vorliegenden Richtlinie aufgeführt sind, 
und aller Schadstoffe, die in Anhang II 
Teil A der vorliegenden Richtlinie 

Die Mitgliedstaaten erstellen auf der 
Grundlage der gemäß Artikel 5 und 8 der 
Richtlinie 2000/60/EG und der 
Verordnung (EU) .../... des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a erfassten 
Informationen und anderer verfügbarer 
Daten für jede Flussgebietseinheit oder 
jeden Teil einer Flussgebietseinheit in 
ihrem Hoheitsgebiet eine 
Bestandsaufnahme, einschließlich Karten, 
falls verfügbar, der Emissionen, 
Einleitungen und Verluste aller prioritären 
Stoffe, die in Anhang I Teil A der 
vorliegenden Richtlinie aufgeführt sind, 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/105/EG;Year:2008;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/105/EG;Year:2008;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=


 

 1556 

aufgeführt sind, einschließlich ihrer 
Konzentrationen in – je nach 
Zweckmäßigkeit – Sedimenten und Biota. 

und aller Schadstoffe, die in Anhang II 
Teil A der vorliegenden Richtlinie 
aufgeführt sind, einschließlich ihrer 
Konzentrationen in – je nach 
Zweckmäßigkeit – Sedimenten und Biota. 

 _________________ 
 1a Amt für Veröffentlichungen: Bitte im 

Text die Nummer der im Dokument 
COM(2022)0157 enthaltenen Verordnung 
einfügen. 

 

Abänderung  110 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Bestandsaufnahmen der Emissionen 
werden in einer regelmäßig aktualisierten 
und für die Öffentlichkeit leicht 
zugänglichen elektronischen Datenbank 
zur Verfügung gestellt. 

 

Abänderung  111 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Emissionen, 
Einleitungen und Verluste, die der 
Kommission gemäß der Verordnung 
(EU).../... des Europäischen Parlaments 
und des Rates65 elektronisch gemeldet 
werden. ; 

entfällt 

_________________  
65 Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
fügen Sie im Text die Nummer der im 
Dokument COM(2022) 157 enthaltenen 
Verordnung ein. 
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Abänderung  112 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe c 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten aktualisieren ihre 
Bestandsaufnahmen im Rahmen der 
Überprüfungen der Analysen gemäß 
Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
2000/60/EG und stellen sicher, dass die 
Emissionen, die nicht an das gemäß der 
Verordnung (EU).../...++ eingerichtete 
Industrieemissionsportal gemeldet wurden, 
in ihren gemäß Artikel 13 Absatz 7 der 
genannten Richtlinie aktualisierten 
Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete veröffentlicht werden. 

Die Mitgliedstaaten aktualisieren ihre 
Bestandsaufnahmen im Rahmen der 
Überprüfungen der Analysen gemäß 
Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
2000/60/EG und stellen sicher, dass die 
Emissionen – einschließlich derjenigen, 
die an das gemäß der Verordnung 
(EU).../...++ eingerichtete 
Industrieemissionsportal gemeldet 
wurden –, in ihren gemäß Artikel 13 
Absatz 7 der genannten Richtlinie 
aktualisierten Bewirtschaftungsplänen für 
die Einzugsgebiete veröffentlicht werden. 

 

Abänderung  113 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe c 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die unter die Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 fallenden prioritären Stoffe 
und Schadstoffe können die 
Durchschnittswerte der drei Jahre vor 
Abschluss der in Unterabsatz 1 genannten 
Analyse verwendet werden. 

entfällt 

 

Abänderung  114 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 7a – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Bei allen prioritären Stoffen, die in 
den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006, der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009, der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012, der Verordnung (EU) 2019/6 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates* oder in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates**, der Richtlinie 
2009/128/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates*** oder der Richtlinie 
2010/75/EU fallen, bewertet die 
Kommission als Teil des in Artikel 18 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/60/EG 
genannten Berichts, ob mit den auf 
Unions- und auf Mitgliedstaatenebene 
eingeführten Maßnahmen die 
Umweltqualitätsnormen für die prioritären 
Stoffe bzw. das Ziel der Beendigung oder 
schrittweisen Einstellung von Einleitungen, 
Emissionen und Verlusten von prioritären 
gefährlichen Stoffen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2000/60/EG erreicht werden. 

(1) Bei allen prioritären Stoffen, die in 
den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006, der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009, der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012, der Verordnung (EU) 2019/6 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates* oder in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates**, der Richtlinie 
2009/128/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates*** oder der Richtlinie 
2010/75/EU fallen, bewertet die 
Kommission alle zwei Jahre, ob mit den 
auf Unions- und auf Mitgliedstaatenebene 
eingeführten Maßnahmen die 
Umweltqualitätsnormen für die prioritären 
Stoffe bzw. das Ziel der Beendigung oder 
schrittweisen Einstellung von Einleitungen, 
Emissionen und Verlusten von prioritären 
gefährlichen Stoffen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2000/60/EG erreicht werden. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 7a – Absatz 1 – Unterabsatz 1a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In der Hierarchie der zu ergreifenden 
Maßnahmen haben Beschränkungen und 
andere Maßnahmen zur Kontrolle an der 
Quelle Vorrang. In diesem 
Zusammenhang unterbreitet die 
Kommission gegebenenfalls Vorschläge 
zur Änderung von Unionsrechtsakten, um 
sicherzustellen, dass Einleitungen, 
Emissionen und Verlusten von prioritären 
Stoffen an der Quelle ein Ende gesetzt 
wird. 
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Abänderung  116 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 7a – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 4a. Artikel 7a Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2) Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat über 
die Ergebnisse der Bewertung gemäß 
Absatz 1 nach dem Zeitplan gemäß 
Artikel 16 Absatz 4 der Richtlinie 
2000/60/EG Bericht und fügt dem Bericht 
gegebenenfalls Vorschläge unter anderem 
für Begrenzungsmaßnahmen bei. 

„(2) Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat über 
die Ergebnisse der Bewertung gemäß 
Absatz 1 spätestens sechs Monate nach 
ihrer jährlichen Bewertung Bericht und 
fügt dem Bericht gegebenenfalls 
Vorschläge unter anderem für 
Begrenzungsmaßnahmen bei.“ 

(02008L0105) 

 

Abänderung  117 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission überprüft erstmals 
bis zum … [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte Datum einfügen = sechs Jahre nach 
dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] und danach alle sechs Jahre die 
Liste der prioritären Stoffe und die für 
diese Stoffe in Anhang I Teil A 
festgelegten Umweltqualitätsnormen und 
die Liste der Schadstoffe in Anhang II 
Teil A. 

(1) Die Kommission überprüft erstmals 
bis zum … [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte Datum einfügen = vier Jahre nach 
dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] und danach alle vier Jahre die 
Liste der prioritären Stoffe und die für 
diese Stoffe in Anhang I Teil A 
festgelegten Umweltqualitätsnormen und 
die Liste der Schadstoffe in Anhang II 
Teil A. 

 

Abänderung  118 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 2008/105/EG 
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Artikel 8 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, unter Berücksichtigung der 
von der Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) gemäß Absatz 6 erstellten 
wissenschaftlichen Berichte delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 9a zu erlassen, 
um Anhang I an den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt anzupassen, 
und zwar durch 

(2) Auf der Grundlage der 
Überprüfung legt die Kommission unter 
Berücksichtigung der von der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
gemäß Absatz 6 erstellten 
wissenschaftlichen Berichte 
gegebenenfalls Legislativvorschläge vor, 
um Anhang I an den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt anzupassen, 
und zwar durch 

 

Abänderung  119 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8 – Absatz 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) das Risiko, das von den 
Schadstoffen ausgeht, einschließlich ihrer 
Gefahr, ihrer Umweltkonzentrationen und 
der Konzentration, bei deren 
Überschreitung mit Auswirkungen zu 
rechnen ist, 

a) das Risiko, das von den 
Schadstoffen ausgeht, einschließlich ihrer 
Gefahr, ihrer Umweltkonzentrationen und 
der Konzentration, bei deren 
Überschreitung mit Auswirkungen zu 
rechnen ist, einschließlich ihrer 
kumulativen Wirkungen, 

 

Abänderung  120 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Bis zum 12. Januar 2025 legt die 
Kommission technische Leitlinien für 
Analysemethoden zur Überwachung von 
per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen 
unter dem Parameter „PFAS insgesamt“ 
fest. Bis zum 12. Januar 2026 erlässt die 
Kommission einen delegierten Rechtsakt 
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gemäß Artikel 9a zur Änderung dieser 
Richtlinie, indem sie einen 
Qualitätsstandard für „PFAS insgesamt“ 
festlegt und Anhang I entsprechend 
ändert.  

 

Abänderung  121 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8 – Absatz 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Bis zum ... [zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] legt die 
Kommission technische Leitlinien für 
Analysemethoden zur Überwachung von 
Bisphenolen fest, darunter mindestens 
Bisphenol-A, Bisphenol-B und Bisphenol-
S unter dem Parameter „Bisphenole 
insgesamt“. Bis zum ... [drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] erlässt die 
Kommission einen delegierten Rechtsakt 
gemäß Artikel 9a zur Änderung dieser 
Richtlinie, indem sie nach einem Ansatz 
des relativen Wirksamkeitsfaktors eine 
Umweltqualitätsnorm für „Bisphenole 
insgesamt“ festlegt und Anhang I 
entsprechend ändert. 

 

Abänderung  122 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die ECHA erstellt alle sechs Jahre 
einen Bericht, in dem die Ergebnisse der 
gemäß Absatz 6 erstellten 
wissenschaftlichen Berichte 
zusammengefasst werden, und macht 
diesen öffentlich zugänglich. Der erste 
Bericht wird der Kommission am … [Amt 

(7) Die ECHA erstellt alle vier Jahre 
einen Bericht, in dem die Ergebnisse der 
gemäß Absatz 6 erstellten 
wissenschaftlichen Berichte 
zusammengefasst werden, und macht 
diesen öffentlich zugänglich. Der erste 
Bericht wird der Kommission am … [Amt 
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für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen = fünf Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie] 
übermittelt. 

für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen = drei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie] 
übermittelt. 

 

Abänderung  123 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8a – Absatz 1– Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können in den gemäß 
Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG 
erstellten Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete das Ausmaß jeglicher 
Abweichungen von den 
Umweltqualitätsnormen für die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c 
genannten Stoffe darstellen. Die 
Mitgliedstaaten, die zusätzliche Karten 
gemäß Unterabsatz 1 bereitstellen, 
bemühen sich, die Vergleichbarkeit dieser 
Karten auf Ebene der Einzugsgebiete und 
auf Unionsebene sicherzustellen, und 
machen die Daten gemäß der Richtlinie 
2003/4/EG, der Richtlinie 2007/2/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
und der Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates** 
zugänglich. 

Die Mitgliedstaaten stellen in den gemäß 
Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG 
erstellten Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete das Ausmaß jeglicher 
Abweichungen von den 
Umweltqualitätsnormen für die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c 
genannten Stoffe dar. Die Mitgliedstaaten, 
die zusätzliche Karten gemäß 
Unterabsatz 1 bereitstellen, bemühen sich, 
die Vergleichbarkeit dieser Karten auf 
Ebene der Einzugsgebiete und auf 
Unionsebene sicherzustellen, und machen 
die Daten gemäß der Richtlinie 2003/4/EG, 
der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates* und der 
Richtlinie (EU) 2019/1024 des 
Europäischen Parlaments und des Rates** 
zugänglich. 

 

Abänderung  124 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten können in 
Bezug auf die Stoffe, die in Anhang I 
Teil A als Stoffe identifiziert wurden, die 
sich wie ubiquitäre PBT verhalten, eine 
weniger intensive Überwachung 

(2) Die Mitgliedstaaten können in 
Bezug auf die Stoffe, die in Anhang I 
Teil A als Stoffe identifiziert wurden, die 
sich wie ubiquitäre PBT verhalten und die 
in der Union nicht mehr zugelassen sind 
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durchführen, als für prioritäre Stoffe 
gemäß Artikel 3 Absatz 4 der vorliegenden 
Richtlinie und Anhang V der Richtlinie 
2000/60/EG gefordert wird, vorausgesetzt, 
die Überwachung ist repräsentativ und es 
steht bereits eine statistisch solide 
Überwachungsgrundlage hinsichtlich des 
Vorkommens dieser Stoffe in der 
aquatischen Umwelt zur Verfügung. In 
Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 6 
Unterabsatz 2 der vorliegenden Richtlinie 
sollte die Überwachung in der Regel 
mindestens alle drei Jahre stattfinden, es 
sei denn, nach den technischen 
Erkenntnissen und dem Urteil von 
Sachverständigen ist ein anderes Intervall 
gerechtfertigt. 

und verwendet werden, eine weniger 
intensive Überwachung durchführen, als 
für prioritäre Stoffe gemäß Artikel 3 
Absatz 4 der vorliegenden Richtlinie und 
Anhang V der Richtlinie 2000/60/EG 
gefordert wird, vorausgesetzt, die 
Überwachung ist repräsentativ und es steht 
bereits eine statistisch solide 
Überwachungsgrundlage hinsichtlich des 
Vorkommens dieser Stoffe in der 
aquatischen Umwelt zur Verfügung. In 
Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 6 
Unterabsatz 2 der vorliegenden Richtlinie 
sollte die Überwachung in der Regel 
mindestens alle drei Jahre stattfinden, es 
sei denn, nach den technischen 
Erkenntnissen und dem Urteil von 
Sachverständigen ist ein anderes Intervall 
gerechtfertigt. 

 

Abänderung  125 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8a – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Kommission veröffentlicht 
innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf 
des in Absatz 3 genannten 
Zweijahreszeitraums einen Bericht über 
die Zuverlässigkeit der wirkungsbasierten 
Methoden, indem sie die 
wirkungsbasierten Ergebnisse mit den 
Ergebnissen vergleicht, die mithilfe der 
konventionellen Methoden zur 
Überwachung der drei in Absatz 3 
aufgeführten estrogenen Stoffe erzielt 
wurden, und zwar in Erwartung einer 
möglichen künftigen Festlegung 
wirkungsbasierter Auslösewerte. 

 Sobald wirkungsbasierte Methoden auch 
für andere Stoffe einsatzbereit sind, wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Richtlinie dadurch zu 
ergänzen, dass die Mitgliedstaaten 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/105/EG;Year:2008;Nr:105&comp=


 

 1564 

verpflichtet werden, parallel zu 
konventionellen Überwachungsmethoden 
die wirkungsbasierten Methoden 
anzuwenden, um das Vorhandensein 
dieser Stoffe in Wasserkörpern zu 
bewerten. 

 

Abänderung  126 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8b – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Beobachtungsliste enthält zu jedem 
Zeitpunkt höchstens zehn Stoffe oder 
Stoffgruppen und gibt für jeden Stoff die 
Überwachungsmatrizes und die 
möglichen Analysemethoden an. Diese 
Überwachungsmatrizes und Methoden 
dürfen keine übermäßigen Kosten für die 
zuständigen Behörden verursachen. Die 
in die Beobachtungsliste 
aufzunehmenden Stoffe werden unter den 
Stoffen ausgewählt, die nach den 
verfügbaren Informationen ein 
erhebliches Risiko für oder durch die 
aquatische Umwelt auf Unionsebene 
darstellen und für die keine 
ausreichenden Überwachungsdaten 
vorliegen. Die Beobachtungsliste enthält 
Stoffe, die zunehmend Anlass zu 
Besorgnis geben. 

Die Beobachtungsliste enthält mindestens 
fünf Stoffe oder Stoffgruppen, die 
zunehmend Anlass zu Besorgnis geben 
und die unter den Stoffen ausgewählt 
werden, die nach den verfügbaren 
Informationen, auch gemäß 
Unterabsatz 4, ein erhebliches Risiko für 
oder durch die aquatische Umwelt auf 
Unionsebene darstellen können und für 
die keine ausreichenden 
Überwachungsdaten vorliegen, es sei 
denn, die Zahl der Stoffe oder 
Stoffgruppen, die nach den verfügbaren 
Informationen ein erhebliches Risiko für 
oder durch die aquatische Umwelt 
darstellen können, beträgt weniger als 
fünf; in diesem Fall enthält die 
Beobachtungsliste alle diese Stoffe. 

 Neben der Mindestzahl von Stoffen oder 
Stoffgruppen kann die Beobachtungsliste 
auch Indikatoren für die Verschmutzung 
enthalten.  

 Die Beobachtungsliste enthält für jeden 
Stoff die Überwachungsmatrizes und die 
möglichen Analysemethoden. Diese 
Überwachungsmatrizes und Methoden 
dürfen keine übermäßigen Kosten für die 
zuständigen Behörden verursachen. 

 

Abänderung  127 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8b – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sobald geeignete Überwachungsmethoden 
für Mikroplastik und bestimmte, 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene identifiziert wurden, werden diese 
Stoffe in die Beobachtungsliste 
aufgenommen. 

Geeignete Überwachungsmethoden für 
Mikroplastik und bestimmte 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene werden so bald wie möglich, 
spätestens jedoch am [ersten Tag des 
Monats 18 Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 
identifiziert. Sobald diese 
Überwachungsmethoden identifiziert 
wurden, werden Mikroplastik und 
bestimmte antimikrobielle Resistenzen 
bewirkende Gene in die Beobachtungsliste 
gemäß Absatz 2 aufgenommen. Die 
Kommission prüft auch, ob die Aufnahme 
von Sulfaten, Xanthaten und nicht 
relevanten Metaboliten von Pestiziden 
(NRM) in die Beobachtungsliste 
erforderlich ist, um die Verfügbarkeit von 
Daten über ihr Vorhandensein im 
Hinblick auf den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie zu verbessern. 

 

Abänderung  128 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8b – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die ECHA erstellt wissenschaftliche 
Berichte, um die Kommission bei der 
Auswahl der Stoffe für die 
Beobachtungsliste zu unterstützen, wobei 
sie folgende Informationen berücksichtigt: 

Die ECHA erstellt wissenschaftliche 
Berichte, um die Kommission bei der 
Auswahl der Stoffe und 
Verschmutzungsindikatoren für die 
Beobachtungsliste zu unterstützen, wobei 
sie folgende Informationen berücksichtigt: 

 

Abänderung  129 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8b – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Forschungsprojekte und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen, 
einschließlich Informationen über Trends 
und Prognosen auf der Grundlage von 
Modellrechnungen oder anderen 
prädiktiven Bewertungen und Daten sowie 
per Fernerkundungstechnologien, 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste), In-
situ-Sensoren und -Geräten gesammelte 
Informationen oder 
bürgerwissenschaftliche Daten, wobei die 
Möglichkeiten, die die künstliche 
Intelligenz und die fortgeschrittene 
Datenanalyse und -verarbeitung eröffnen, 
genutzt werden. 

e) Forschungsprojekte und 
wissenschaftliche Veröffentlichungen und 
Nachweise, einschließlich Informationen 
über Trends und Prognosen auf der 
Grundlage von Modellrechnungen oder 
anderen prädiktiven Bewertungen sowie 
per Fernerkundungstechnologien, 
Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste) und 
In-situ-Sensoren und -Geräten 
gesammelten Daten und Informationen 
oder bürgerwissenschaftlichen Daten, 
wobei die Möglichkeiten, die die 
künstliche Intelligenz und die 
fortgeschrittene Datenanalyse und 
-verarbeitung eröffnen, genutzt werden. 

 

Abänderung  130 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Beobachtungsliste wird bis 
zum X [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
Datum einfügen = der letzte Tag des 
23. Monats nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie folgt] und 
danach alle 36 Monate aktualisiert. Bei der 
Aktualisierung der Beobachtungsliste 
streicht die Kommission alle Stoffe, deren 
Risiko für die aquatische Umwelt ihres 
Erachtens ohne zusätzliche 
Überwachungsdaten bewertet werden 
kann, aus der bestehenden 
Beobachtungsliste. Wenn die 
Beobachtungsliste aktualisiert wird, kann 
ein einzelner Stoff oder eine einzelne 
Stoffgruppe für einen weiteren Zeitraum 
von höchstens drei Jahren auf der 

(2) Die Beobachtungsliste wird bis 
zum X [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
Datum einfügen = der letzte Tag des 
23. Monats nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie] und 
danach spätestens alle 36 Monate 
aktualisiert oder häufiger, wenn neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, 
die eine Aktualisierung der Liste in der 
Übergangszeit zwischen den einzelnen 
Überprüfungen erforderlich machen 
würden. 
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Beobachtungsliste geführt werden, wenn 
zusätzliche Überwachungsdaten benötigt 
werden, um das Risiko für die aquatische 
Umwelt zu bewerten. Jede aktualisierte 
Beobachtungsliste enthält auch mindestens 
einen neuen Stoff, für den die Kommission 
ausgehend von den wissenschaftlichen 
Berichten der ECHA der Auffassung ist, 
dass ein Risiko für die aquatische Umwelt 
besteht. 

 Die Mitgliedstaaten bewerten alle zwei 
Jahre die Auswirkungen industrieller 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Energiewende auf die Wasserqualität und 
unterrichten die Kommission über neu 
ermittelte Bedrohungen, damit sie die 
Beobachtungsliste entsprechend 
aktualisieren kann. Die Bewertung muss 
für die Öffentlichkeit leicht zugänglich 
sein. 

 Bei der Aktualisierung der 
Beobachtungsliste streicht die Kommission 
alle Stoffe, deren Risiko für die aquatische 
Umwelt ihres Erachtens ohne zusätzliche 
Überwachungsdaten bewertet werden 
kann, aus der bestehenden 
Beobachtungsliste. Wenn die 
Beobachtungsliste aktualisiert wird, kann 
ein einzelner Stoff oder eine einzelne 
Stoffgruppe für einen weiteren Zeitraum 
von höchstens drei Jahren auf der 
Beobachtungsliste geführt werden, wenn 
zusätzliche Überwachungsdaten benötigt 
werden, um das Risiko für die aquatische 
Umwelt zu bewerten. Jede aktualisierte 
Beobachtungsliste enthält auch mindestens 
einen neuen Stoff, für den die Kommission 
ausgehend von den wissenschaftlichen 
Berichten der ECHA der Auffassung ist, 
dass ein Risiko für die aquatische Umwelt 
besteht. 

 

Abänderung  131 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8b – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Auswahl der repräsentativen 
Überwachungsstellen, der 
Überwachungsfrequenz und des saisonalen 
Überwachungszeitplans für jeden Stoff 
oder jede Stoffgruppe berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten die typischen Arten der 
Verwendung und das mögliche 
Vorhandensein des Stoffes oder der 
Stoffgruppe. Die Überwachungsfrequenz 
ist nicht geringer als zweimal pro Jahr 
außer für Stoffe, die klimatischen oder 
saisonalen Schwankungen unterworfen 
sind, für die die Überwachung so häufig 
durchgeführt wird wie im gemäß Absatz 1 
erlassenen Durchführungsrechtsakt zur 
Erstellung der Beobachtungsliste festgelegt 
ist. 

Bei der Auswahl der repräsentativen 
Überwachungsstellen, der 
Überwachungsfrequenz und des saisonalen 
Überwachungszeitplans für jeden Stoff 
oder jede Stoffgruppe berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten die typischen Arten der 
Verwendung und das mögliche 
Vorhandensein des Stoffes oder der 
Stoffgruppe. Die Überwachungsfrequenz 
ist nicht geringer als zweimal pro Jahr. Die 
Frequenz ist höher für Stoffe, die 
empfindlich auf klimatische 
Schwankungen, einschließlich 
Niederschlägen, reagieren, und für Stoffe, 
deren Konzentration aufgrund saisonaler 
Schwankungen bei der Verwendung 
dieser Stoffe über kurze Zeiträume 
Höchststande erreicht, wie in dem gemäß 
Absatz 1 erlassenen 
Durchführungsrechtsakt zur Erstellung der 
Beobachtungsliste festgelegt ist. 

 

Abänderung  132 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu) 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Der folgende Artikel 8ba wird 
eingefügt: 

 „Artikel 8ba 
 Die Kommission legt bis spätestens ... [ein 

Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Richtlinie] eine Folgenabschätzung 
vor, in der die Möglichkeit geprüft wird, 
einen Mechanismus der erweiterten 
Herstellerverantwortung in diese 
Richtlinie zu integrieren und so 
sicherzustellen, dass Hersteller, die 
Produkte in Verkehr bringen, die einen 
der in Anhang I aufgeführten Stoffe bzw. 
eine der dort aufgeführten Verbindungen 
oder Stoffe, die zunehmend Anlass zu 
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Besorgnis geben und in der 
Beobachtungsliste gemäß dieser 
Richtlinie aufgeführt sind, enthalten, zu 
den Kosten für Überwachungsprogramme 
gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
2000/60/EG beitragen. Dieser 
Folgenabschätzung wird gegebenenfalls 
ein Legislativvorschlag zur Änderung 
dieser Richtlinie beigefügt.“ 

 

Abänderung  133 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7 b (neu) 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7b. Der folgende Artikel wird 
eingefügt: 

 „Artikel 8bb 
 Europäische Beobachtungsstelle 
 Die Kommission richtet bis ... [ein Jahr 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] eine gemeinsame 
Beobachtungsstelle zur Verwaltung der 
Beobachtungsanforderungen ein, wenn 
sie von den Mitgliedstaaten dazu 
aufgefordert wird. 

 Die Kommission legt die Funktionsweise 
der Beobachtungsstelle fest, die unter 
anderem Folgendes umfasst: 

 a)  die Freiwilligkeit der 
Inanspruchnahme der 
Beobachtungsstelle, die die von den 
Mitgliedstaaten bereits getroffenen 
Vorkehrungen unberührt lässt; 

 b)  die operativen Verfahren für 
Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, die 
Beobachtungsstelle in Anspruch zu 
nehmen, wozu unter anderem die 
erforderliche Mitteilung an die 
Kommission über ihren genauen 
Beobachtungsbedarf oder ihre genauen 
Beobachtungskapazitäten, die genauen 
Protokolle für die Probenahme und die 
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Dauer, die sie beabsichtigen, Teil des 
Mechanismus zu bleiben, gehören; 

 c)  die Finanzierungsquellen, zu 
denen die einschlägigen Strukturfonds 
und Programme der Union sowie Beiträge 
des Privatsektors gehören können, auch 
im Rahmen des Mechanismus der 
erweiterten Herstellerverantwortung, 
sobald dieser gemäß Artikel 8ba 
eingerichtet wurde.“ 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 8d – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Bei der Festlegung und 
Beantragung von UQN für die 
einzugsgebietsspezifischen Schadstoffe 
können die Mitgliedstaaten die 
Bioverfügbarkeit von Metallen 
berücksichtigen. 

 

Abänderung  135 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu) 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 9a – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 8a. Artikel 9a Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2)  Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 8 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von sechs Jahren ab dem 
13. September 2013 übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 
Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 

„(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 8, Artikel 8 Absätze 3, 6a und 6b 
und Artikel 8a Absatz 3a wird der 
Kommission für einen Zeitraum von sechs 
Jahren ab dem [Amt für 
Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen 
= Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie] übertragen. Die Kommission 
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Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf 
des Zeitraums von sechs Jahren einen 
Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums.“ 

 

Abänderung  136 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 b (neu) 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 9a – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 8b. Artikel 9a Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 8 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Ein Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

„(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 8, Artikel 8 Absätze 3, 6a 
und 6b und Artikel 8a Absatz 3a kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss 
über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.“ 

(02008L0105) 

 

Abänderung  137 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 c (neu) 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 9a – Absatz 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8c. In Artikel 9a wird folgender 
Absatz 3a eingefügt: 

 „(3a)  Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen 
Grundsätzen.“ 

 

Abänderung  138 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 8 d (neu) 
Richtlinie 2008/105/EG 
Artikel 9a – Absatz 5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 8d. In Artikel 9a erhält Absatz 5 
folgende Fassung: 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 8 oder Artikel 8a 
Absatz 3a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

„(5) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 8 , Artikel 8 
Absätze 3, 6a oder 6b oder Artikel 8a 
Absatz 3a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.“ 

 

Abänderung  139 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 10 a (neu) 
Richtlinie 2000/60/EG 
Anhang V – Nummer 1.3.4. – Absatz 4 
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 10a. Nummer 1.3.4 Absatz 4 wird wie 
folgt geändert: 

Mit den gewählten 
Überwachungsfrequenzen muss der 
Schwankungsbreite bei den Parametern, 
die sowohl auf natürliche als auch auf 
anthropogene Ursachen zurückgehen, 
Rechnung getragen werden. Die 
Zeitpunkte, zu denen die Überwachung 
durchgeführt wird, sind so zu wählen, dass 
die Auswirkungen jahreszeitlich bedingter 
Schwankungen auf die Ergebnisse so 
gering wie möglich sind und somit 
gesichert wird, dass Veränderungen des 
Wasserkörpers als Veränderungen infolge 
anthropogener Belastungen in den 
Ergebnissen ausgewiesen werden. 
Erforderlichenfalls sind in verschiedenen 
Jahreszeiten des gleichen Jahres 
zusätzliche Überwachungen 
durchzuführen, um dieses Ziel zu 
erreichen. 

„Die Überwachungsfrequenzen müssen so 
ausgewählt und gegebenenfalls erhöht 
werden, dass der Schwankungsbreite bei 
den Parametern, die sowohl auf natürliche 
als auch auf anthropogene Ursachen 
zurückgehen, Rechnung getragen wird. 
Außerdem sind die Zeitpunkte, zu denen 
die Überwachung durchgeführt wird, sind 
so zu wählen, dass den Auswirkungen 
jahreszeitlich bedingter Schwankungen bei 
der Stoffnutzung und Schwankungen der 
Wasserstände auf die 
Zustandsbeurteilungen Rechnung 
getragen wird und somit gesichert wird, 
dass Veränderungen des Wasserkörpers 
aufgrund anthropogener Belastungen und 
klimatischer Schwankungen in den 
Ergebnissen ausgewiesen werden. Bei 
prioritären Stoffen, die anfällig für 
klimatische Schwankungen sind, und bei 
prioritären Stoffen, deren Konzentration 
aufgrund saisonaler Schwankungen bei 
der Verwendung dieser Stoffe über kurze 
Zeiträume Höchststande erreichen kann, 
wird die Überwachung häufiger 
durchgeführt als bei anderen Stoffen.“ 

 

Abänderung  140 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 18 
Richtlinie 2000/60/EG 
Anhang V – Nummer 2.4.5 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten kennzeichnen ferner 
mit einem schwarzen Punkt auf der Karte 
diejenigen Grundwasserkörper, bei denen 
ein signifikanter und anhaltender Trend 
zur Zunahme der 
Schadstoffkonzentrationen aufgrund 
anthropogener Einwirkungen festzustellen 
ist. Eine Trendumkehr wird durch einen 

Die Mitgliedstaaten kennzeichnen ferner 
mit einem schwarzen Punkt auf der Karte 
diejenigen Grundwasserkörper, bei denen 
signifikante und anhaltende Trends, 
einschließlich jahreszeitlich bedingter 
Trends unter anderem infolge einer 
geringen Einleitung eines Wasserkörpers, 
zur Zunahme der 
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blauen Punkt auf der Karte 
gekennzeichnet. 

Schadstoffkonzentrationen aufgrund 
anthropogener Einwirkungen festzustellen 
sind. Eine Trendumkehr wird durch einen 
blauen Punkt auf der Karte 
gekennzeichnet. 

 

Abänderung  141 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang II – Absatz 1 – Nummer 1 
Richtlinie 2000/60/EG 
Anhang VIII – Nummer 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Schwebstoffe, einschließlich 
Mikro-/Nanoplastik 

10. Schwebstoffe, einschließlich 
Mikro-/Nanoplastik, sowie Stoffe, aus 
denen bekanntermaßen Mikro-
/Nanoplastik entsteht 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang I – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anmerkung 1: Die Qualitätsnormen für die 
in den Einträgen 3 bis 7 aufgeführten 
Schadstoffe gelten ab dem … [Amt für 
Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen 
= erster Tag des Monats 18 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 
mit dem Ziel, bis spätestens 22. Dezember 
2033 einen guten chemischen 
Wasserzustand zu erreichen. 

Anmerkung 1: Die Qualitätsnormen für die 
in den Einträgen 3 bis 7 aufgeführten 
Schadstoffe gelten ab dem … [Amt für 
Veröffentlichungen: Bitte Datum einfügen 
= erster Tag des Monats 6 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 
mit dem Ziel, bis spätestens 22. Dezember 
2033 einen guten chemischen 
Wasserzustand zu erreichen. 

 

Abänderung  143 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang I – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Ist bei einem bestimmten 
Grundwasserkörper, insbesondere einem 
Grundwasserkörper im ökologischen 
Netzwerk der besonderen Schutzgebiete 
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates, davon auszugehen, dass die 
Grundwasserqualitätsnormen zur Folge 
haben könnten, dass die Umweltziele des 
Artikels 4 der Richtlinie 2000/60/EG für 
verbundene Oberflächengewässer nicht 
erreicht werden können oder eine 
signifikante Verschlechterung der 
ökologischen oder chemischen Qualität 
dieser Wasserkörper oder signifikante 
Schädigungen von Grundwasser- oder 
terrestrischen Ökosysteme, die direkt vom 
betreffenden Grundwasserkörper 
abhängen, eintreten könnten, so werden 
gemäß Artikel 3 und Anhang II der 
vorliegenden Richtlinie strengere 
Schwellenwerte festgelegt. Die im 
Zusammenhang mit solchen 
Schwellenwerten erforderlichen 
Programme und Maßnahmen gelten auch 
für die in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 91/676/EWG fallenden 
Tätigkeiten. 

 

Abänderung  144 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 4 

Vorschlag der Kommission 

2 Wirkstoffe in 
Pestiziden, 
einschließlich 
relevanter 
Metabolite, 
Abbau- und 
Reaktionspro
dukte(4)  

Pestizide nicht 
anwendbar 

nicht 
anwendbar 

0,1 (je Stoff) 

0,5 (insgesamt) (5) 
 

______________________ 
(5) ,insgesamt‘ ist die Summe aller einzelnen bei dem Überwachungsverfahren 
nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Pestizide, einschließlich ihrer relevanten 
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Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte. 

Geänderter Text 
2 Wirkstoffe in 

Pestiziden, 
einschließlich 
relevanter 
Metabolite, 
Abbau- und 
Reaktionspro
dukte(4)  

Pestizide nicht 
anwendbar 

nicht 
anwendbar 

0,05 (je Stoff) (4a) 

 

 
0,25 (insgesamt) (5) 

______________________ 

(4a) Dieser Schwellenwert gilt nur bis zur Überprüfung durch die Kommission.  
(5) ,insgesamt‘ ist die Summe aller einzelnen bei dem Überwachungsverfahren nachgewiesenen 
und mengenmäßig bestimmten Pestizide, einschließlich ihrer relevanten Metaboliten, Abbau- und 
Reaktionsprodukte. Der für die Summe aller einzelnen Pestizide festgelegte Schwellenwert gilt nur 
bis zur Überprüfung durch die Kommission. 

 

Abänderung  145 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 5a (neu) 

Vorschlag der Kommission 

      
Geänderter Text 

3a PFAS – 
insgesamt 

Industrielle 
Stoffe 

nicht 
anwendbar 

nicht 
anwendbar 

(7a) 

______________________ 

(7a) Die Qualitätsnorm wird von der Kommission im Wege eines delegierten Rechtsakts 
festgelegt. 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 6 

Vorschlag der Kommission 

4 Carbamazepin Arzneimittel 298-46-4 nicht 
anwendbar 

0,25 

Geänderter Text 
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4 Carbamazepin Arzneimittel 298-46-4 nicht 
anwendbar 

0,025 

 

Abänderung  147 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 8 

Vorschlag der Kommission 

6 Pharmazeutisc
he Wirkstoffe 
– insgesamt(8) 

Arzneimittel nicht 
anwendbar 

nicht 
anwendbar 

0,25 

Geänderter Text 
6 Pharmazeutisc

he Wirkstoffe 
– insgesamt(8) 

Arzneimittel nicht 
anwendbar 

nicht 
anwendbar 

0,025 

 

Abänderung  148 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 9 

Vorschlag der Kommission 

7 Nicht 
relevante 
Metaboliten 
von Pestiziden 
(NRM)  

Pestizide nicht 
anwendbar 

nicht 
anwendbar 

0,1(9) oder 1 (10) 
oder 2,5 oder 5 (11) 
(je Stoff) 
0,5(9) oder 5 (10) 
oder 12,5 (11) 
(insgesamt) (12) 

______________________ 

(9) Anwendbar auf NRM mit unzureichender Datenlage, d. h. NRM, für die keine 
zuverlässigen Versuchsdaten zu chronischen oder akuten Auswirkungen des NRM in der 
verlässlichen Prognosen zufolge sensibelsten taxonomischen Gruppe vorliegen. 
(10) Anwendbar auf NRM mit hinreichender Datenlage, d. h. NRM, für die zuverlässige 
Versuchsdaten zu chronischen oder akuten Auswirkungen des NRM in der verlässlichen 
Prognosen zufolge sensibelsten taxonomischen Gruppe vorliegen, die Daten aber nicht ausreichen, 
um die Datenlage der Stoffe als ,gut‘ einzustufen. 
(11) Anwendbar auf NRM mit guter Datenlage, d. h. NRM, für die zuverlässige Versuchsdaten 
oder ebenso zuverlässige, durch alternative wissenschaftlich validierte Methoden erfasste Daten zu 
chronischen oder akuten Auswirkungen des NRM auf jeweils mindestens eine Art von Algen, 
wirbellosen Tieren und Fischen vorliegen, sodass die sensibelste taxonomische Gruppe zuverlässig 
bestätigt werden kann, und für die eine Qualitätsnorm mithilfe eines deterministischen Ansatzes 
auf der Grundlage zuverlässiger Daten zur chronischen experimentellen Toxizität für diese 
taxonomische Gruppe berechnet werden kann; Die Mitgliedstaaten können zu diesem Zweck die 
neuesten Leitlinien heranziehen, die im Rahmen der gemeinsamen Umsetzungsstrategie für die 
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Richtlinie 2000/60/EG (Leitfaden Nr. 27 in der aktualisierten Fassung) erstellt wurden. Für 
einzelne NRM gilt die Qualitätsnorm von 2,5, außer wenn die nach dem deterministischen Ansatz 
berechnete Qualitätsnorm höher ist; in diesem Fall gilt eine Qualitätsnorm von 5. 
(12) ,Insgesamt‘ ist die Summe aller NRM in der jeweiligen Datenkategorie, die im Rahmen des 
Überwachungsverfahrens ermittelt und quantifiziert wurden. 

Geänderter Text 

7 Nicht 
relevante 
Metaboliten 
von Pestiziden 
(NRM)  

Pestizide nicht 
anwendbar 

nicht 
anwendbar 

0,1 (je Stoff) 

0,5 (insgesamt) (12) 

______________________ 

(12) ,Insgesamt‘ ist die Summe aller NRM in der jeweiligen Datenkategorie, die im Rahmen des 
Überwachungsverfahrens ermittelt und quantifiziert wurden. 

 

Abänderung  149 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
Richtlinie 2006/118/EG 
Anhang II – Teil B – Überschrift 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1a) In Teil B erhält der Titel folgende 
Fassung: 

Mindestliste von Schadstoffen und ihren 
Indikatoren, für die die Mitgliedstaaten die 
Festlegung von Schwellenwerten gemäß 
Artikel 3 zu erwägen haben 

„Mindestliste von Schadstoffen und ihren 
Indikatoren, für die die Mitgliedstaaten 
Schwellenwerte gemäß Artikel 3 
festzulegen haben“ 

(02006L0118) 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/118/EG;Year:2006;Nr:118&comp=


 

 1579 

 

Abänderung  150 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang V – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2008/105/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 5 

Vorschlag der Kommission 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(3) Atra
zin 

Her
bizi
de 

191
2-
24-9 

217-
617-
8 

0,6 0,6 2,0 2,0     

Geänderter Text 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(3) Atra
zin 

Her
bizi
de 

191
2-
24-9 

217-
617-
8 

0,1 0,01 2,0 2,0     

 

Abänderung  151 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang V – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2008/105/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 76 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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Vorschlag der Kommission 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(60) Gly
phos
at 

Her
bizi
de 

107
1-
83-6 

213-
997-
4 

0,1 
(25) 

86,7 
(26) 

 

8,67 398,
6 

39,8
6 

    

______________________ 

(25) Für Süßwasser, das für die Trinkwassergewinnung und -aufbereitung verwendet wird. 

(26) Für Süßwasser, das nicht für die Trinkwassergewinnung und -aufbereitung verwendet wird. 

Geänderter Text 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(60) Gly
phos
at 

Her
bizi
de 

107
1-
83-6 

213-
997-
4 

0,1 0,01 398,
6 

39,8
6 

    

 

Abänderung  152 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang V – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2008/105/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 86 a (neu) 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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Vorschlag der Kommission 

             

Geänderter Text 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

70a Bisp
hen
ole 

Ind
ustri
eche
mik
alie
n 

nich
t 
anw
end
bar 

nich
t 
anw
end
bar 

* * * *     

______________________ 

* Die Qualitätsnormen werden von der Kommission im Wege eines delegierten Rechtsakts festgelegt. 

 

Abänderung  153 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang V – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2008/105/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 86 b (neu) 

Vorschlag der Kommission 

             

Geänderter Text 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

70b PFA
S – 
insg
esa
mt 

Ind
ustri
eche
mik
alie
n 

nich
t 
anw
end
bar 

nich
t 
anw
end
bar 

* * * *     

______________________ 

* Die Qualitätsnormen werden von der Kommission im Wege eines delegierten Rechtsakts festgelegt. 

 

Abänderung  154 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang V – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2008/105/EG 
Anhang I – Tabelle – Zeile 86 c (neu) 

Vorschlag der Kommission 

             

Geänderter Text 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

70c Pha
rma
zeuti
sche 
Wir
ksto
ffe – 

Arz
nei
mitt
el 

nich
t 
anw
end
bar 

nich
t 
anw
end
bar 

0,25 0,02
5 

      

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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insg
esa
mt 

 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 1584 

Abänderung  155 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VI 
Richtlinie 2008/105/EG 
Anhang II – Teil A – Nummer 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Schwebstoffe, einschließlich 
Mikro-/Nanoplastik. 

10. Schwebstoffe, einschließlich 
Mikro-/Nanoplastik, sowie Stoffe, aus 
denen bekanntermaßen Mikro-
/Nanoplastik entsteht. 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VI 
Richtlinie 2008/105/EG 
Anhang II – Teil B – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) bei der Festlegung von UQN für 
Metalle sind Modelle für die 
Bioverfügbarkeit zu berücksichtigen, um 
den verschiedenen 
Wasserqualitätsparametern Rechnung zu 
tragen, die die Bioverfügbarkeit von 
Metallen beeinflussen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0359
EuroHPC-Initiative für Start-up-Unternehmen zur Stärkung der 
europäischen Führungsrolle auf dem Gebiet der vertrauenswürdigen
künstlichen Intelligenz
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 
2021/1173 im Hinblick auf eine EuroHPC-Initiative für Start-up-Unternehmen zur 
Stärkung der europäischen Führungsrolle auf dem Gebiet der vertrauenswürdigen 
künstlichen Intelligenz (COM(2024)0029 – C9-0013/2024 – 2024/0016(CNS))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2024)0029),

– gestützt auf Artikel 187 und Artikel 188 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, gemäß denen es vom Rat angehört wurde (C9-0013/2024),

– gestützt auf Artikel 82 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0161/2024),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2024/0016(CNS) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1173 im Hinblick auf eine EuroHPC-Initiative 

für Start-up-Unternehmen zur Stärkung der europäischen Führungsrolle auf dem 

Gebiet der vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 187 und Artikel 188 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz3 („Verordnung 

über künstliche Intelligenz“) soll das Funktionieren des Binnenmarkts verbessert 

werden, indem ein einheitlicher Rechtsrahmen insbesondere für die Entwicklung, 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌gekennzeichnet. 
1  ABl. C, C/…/…, …. 
2  Stellungnahme vom …, ABl. C, C/…/…, …. 
3  Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 

harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz („Verordnung über künstliche 
Intelligenz“) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Union (ABl. L, …). 
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Vermarktung und Verwendung künstlicher Intelligenz im Einklang mit den Werten 

der Union festgelegt wird.  

(2) Seit dem Erlass der Verordnung (EU) 2021/1173 des Rates1 im Jahr 2021 haben sich 

auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) gewaltige technische Fortschritte 

vollzogen, und die KI ist weltweit zu einem äußerst strategischen und umkämpften 

Bereich geworden. Die Union steht an vorderster Front, wenn es darum geht, eine an 

Ethikmaßstäben orientierte und verantwortungsvolle Innovation im Bereich der 

vertrauenswürdigen KI zu fördern, gleichzeitig aber Schutzvorkehrungen zu schaffen 

und eine wirksame Governance aufzubauen. 

(3) Am 13. September 2023 kündigte die Kommission im Rahmen eines umfassenden 

Ansatzes zur Förderung verantwortungsvoller KI-Innovationen eine neue 

strategische Initiative an, mit der die Hochleistungsrechenkapazitäten der Union 

innovativen Start-up-Unternehmen aus der Union im Bereich der vertrauenswürdigen 

KI zugänglich gemacht werden sollen, damit sie ihre Modelle trainieren können. Die 

Arbeiten zur Schaffung von Schutzvorkehrungen für KI mittels der Verordnung (EU) 

2024/…, zur Schaffung von Governance-Strukturen und zur Unterstützung von 

Innovationen durch den koordinierten Plan für künstliche Intelligenz werden durch 

diese Initiative ergänzt.  

(3a) Um die Hochleistungsrecheninfrastruktur der Union zu nutzen und ein innovatives 

europäisches KI-Ökosystem zu fördern, unter anderem durch die Einrichtung von 

KI-Fabriken in der gesamten Union, wird in der Mitteilung der Kommission vom 

24. Januar 2024 zur Förderung von Start-ups und Innovationen im Bereich der 

vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz ein strategischer Investitionsrahmen 

festgelegt, der es Start-up-Unternehmen und der Industrie in der Union ermöglicht, 

ihr Potenzial auszuschöpfen, bei vertrauenswürdigen fortgeschrittenen KI-

Modellen, -Systemen und -Anwendungen weltweit führend zu werden. 

(4) Da die leistungsstärksten Hochleistungsrechenkapazitäten der Union, die 

Weltklasseniveau haben, in den Einrichtungen des Gemeinsamen Unternehmens für 

europäisches Hochleistungsrechnen („Gemeinsames Unternehmen“) zu finden sind, 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2021/1173 des Rates vom 13. Juli 2021 zur Gründung des 

Gemeinsamen Unternehmens für europäisches Hochleistungsrechnen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/1488 (ABl. L 256 vom 19.7.2021, S. 3, ELI: 
https://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj). 
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sollten diese Einrichtungen zugänglich gemacht werden, damit diese 

Kommissionsinitiative Wirklichkeit werden kann. Es ist folglich notwendig, zu den 

bestehenden sechs Zielen des Gemeinsamen Unternehmens ein weiteres Ziel in 

Bezug auf den Beitrag seiner Supercomputer zu dieser neuen KI-Initiative der Union 

festzulegen, um Fairness, Transparenz, Vertrauenswürdigkeit und eine positive 

gesellschaftliche Wirkung sicherzustellen und um den Zielen und den 

Bedürfnissen der Union gerecht zu werden. 

(5) Das neue Ziel würde es dem Gemeinsamen Unternehmen ermöglichen, Tätigkeiten 

auf den Gebieten der Aufrüstung oder Anschaffung und des Betriebs von speziellen 

KI-Supercomputern oder Partitionen von Supercomputern durchzuführen, um ein 

schnelles maschinelles Lernen und ein schnelles Trainieren vertrauenswürdiger und 

an Ethikmaßstäben orientierter großer KI-Basismodelle zu ermöglichen und so die 

Wettbewerbsfähigkeit sowie die industrielle Basis der EU im KI-Bereich zu 

stärken. Das Gemeinsame Unternehmen sollte auch die Möglichkeit haben, eine 

neue Art des Zugangs zu seinen Rechenressourcen insbesondere für KI-Start-up-

Unternehmen und die auf dem Gebiet der KI tätige breitere 

Wissenschaftsgemeinschaft zu schaffen sowie spezielle KI-Anwendungen, -Modelle 

und -Systeme zu entwickeln, die für den Betrieb auf seinen Supercomputern 

optimiert sind, unter gleichzeitiger Wahrung des offenen Zugangs, der Fairness 

und der Transparenz. Mit diesen Änderungen würden das Gemeinsame 

Unternehmen in die Lage versetzt, maßgeschneiderte Rechenkapazitäten und -dienste 

anzubieten, um ein groß angelegtes KI-Training zu ermöglichen und die KI-

Entwicklung und ‑Verbreitung in der Union voranzutreiben, was nach der derzeit 

geltenden Verordnung nicht möglich ist.  

(5a) Das Gemeinsame Unternehmen sollte auf der Grundlage des Grundsatzes des 

offenen Zugangs eine zentrale Anlaufstelle einrichten, damit verschiedene Arten 

von Nutzern das Potenzial der KI im Hochleistungsrechnen voll ausschöpfen 

können. Die durch die KI-Fabriken gebotenen Möglichkeiten sollten Start-up-

Unternehmen, kleinen und mittlere Unternehmen (KMU), dem Innovationsumfeld 

und Forschern, die an Unionsprogrammen teilnehmen, umfassend kommuniziert 

werden, wobei die zahlreichen Vorteile hervorgehoben werden sollten, die KI im 

Zusammenhang mit Hochleistungsrechenanwendungen bieten kann. Darüber 

hinaus sollte aufgrund der Zusammenarbeit der KI-Fabriken auf Unionsebene 
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Rechenleistung als Dienst in der gesamten Union verfügbar gemacht werden, was 

von grundlegender Bedeutung für die angebotenen Unterstützungsdienste ist und zu 

einer weiteren Erleichterung des Zugangs zu dieser kritischen Infrastruktur führt. 

Das sollte auch dazu dienen, nachfrageorientierte EuroHPC-Supercomputer zu 

entwickeln, damit sichergestellt wird, dass die Infrastruktur den sich 

weiterentwickelnden Bedürfnissen der Nutzer und der verschiedenen Bereiche in 

der gesamten Union entspricht. 

(5b) In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember 2023 zur 

Verbesserung von Innovation und der industriellen und technologischen 

Wettbewerbsfähigkeit durch ein günstiges Umfeld für Start-up-Unternehmen und 

expandierende Jungunternehmen1 wird betont, dass expandierenden 

Jungunternehmen eine entscheidende Bedeutung bei der Förderung von 

Innovation, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Stärkung des 

Wirtschaftswachstums in der Union zukommt, und die Kommission und die 

Mitgliedstaaten werden aufgefordert, eine geeignete, auf der Skalierbarkeit 

basierende, Definition von expandierenden Jungunternehmen anzunehmen und 

dabei zu berücksichtigen, wie sie sich von Start-up-Unternehmen und KMU 

unterscheiden. Der Verwaltungsrat des Gemeinsamen Unternehmens sollte 

Zugangsbedingungen für diese speziellen KI-Supercomputer und einschlägigen 

Unterstützungsdienste für verschiedene Kategorien von Nutzern wie Start-up-

Unternehmen, expandierende Jungunternehmen, KMU, Hochschuleinrichtungen 

und Forschungszentren festlegen, mit dem Ziel, Kostendruck sowie fehlenden 

Fachkenntnissen über Ressourcen entgegenzuwirken. 

(5c) Da der Einsatz von Supercomputern für KI eine höhere Datennutzung erfordert, ist 

es wichtig, dass sie sich entweder in der Nähe eines bestehenden oder geplanten 

Rechenzentrums befinden oder über Hochgeschwindigkeitsnetze an ein bestehendes 

oder geplantes Rechenzentrum angeschlossen sind. Darüber hinaus sollten solche 

Rechenzentren die in Artikel 12 der Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen 

Parlaments und des Rates2 festgelegten Anforderungen vollständig erfüllen und in 

Zukunft mit den gemeinsamen europäischen Datenräumen vernetzt sein, um das 

                                                 
1  Angenommene Texte, P9_TA(2023)0480. 
2  Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2023/955 (ABl. L 231 vom 20.9.2023, S. 1). 
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Training von Modellen in sektorspezifischen Schlüsselbereichen zu erleichtern. 

Aufnahmeeinrichtungen sollte es ermöglicht werden, die finanzielle Unterstützung 

im Rahmen der gemeinsamen europäischen Datenräume wirksam zu nutzen, um 

ihre Infrastruktur zu verbessern, einschließlich für den Erwerb oder die 

Modernisierung von Rechenzentren. Synergieeffekte zwischen den verschiedenen 

Initiativen sollten gestärkt werden.  

(5d) Da die Nutzung von Supercomputern für KI eine erhebliche Steigerung der 

Rechenleistung erfordert, die wiederum zu einem höheren Energieverbrauch führt, 

sollten die Aufnahmeeinrichtungen über Pläne in Bezug auf ihre Energieeffizienz 

und ökologische Nachhaltigkeit verfügen. Mit diesen Plänen sollte sichergestellt 

werden, dass der Supercomputer Zugang zu einem sicheren und stabilen 

Netzanschluss und zu einer sicheren und stabilen Stromversorgung hat, 

vorzugsweise aus sauberer, erschwinglicher Energie, einschließlich der Nutzung 

von Strombezugsverträgen, die auch auf Energie aus erneuerbaren Quellen 

beruhen können, und der Nutzung von vor Ort erzeugtem Strom. Darüber hinaus 

sollten KI-Modelle die in der Verordnung (EU) 2054/… [Verordnung über 

künstliche Intelligenz] festgelegten Anforderungen an den Energieverbrauch 

erfüllen. Die in der genannten Verordnung festgelegten Berichtspflichten in Bezug 

auf KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck sind einzuhalten. 

(5e) KI-Fabriken sollen umfassende Hochleistungsrechenunterstützungsdienste für KI-

Start-up-Unternehmen, kleine innovative Unternehmen und das breitere 

Forschungs- und Innovationsumfeld bereitstellen. Diese Unterstützungsdienste sind 

von größter Bedeutung, um den Zugang zu Supercomputern zu erleichtern, indem 

sie spezielle Programmiereinrichtungen und algorithmische Unterstützung für die 

Weiterentwicklung, Erprobung, Bewertung und Validierung von KI-

Trainingsmodellen und -systemen bieten. Darüber hinaus tragen sie zur 

Entwicklung von neuartigen Anwendungsfällen und neu entstehenden 

Anwendungen in für die Union strategischen Bereichen, unter anderem Robotik 

und Fertigung, neue Werkstoffe und Batterien, vernetztes und automatisiertes 

Fahren, Gesundheit und Pflege, Biotechnologie, Klimawandel und Anpassung an 

den Klimawandel, Dynamik komplexer Systeme, virtuelle Welten und digitale 

Zwillinge, Cybersicherheit, landwirtschaftliche Praxis, Forschung und 

Innovationen und dem öffentlichen Sektor, bei. 
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(6) Um den Geltungsbeginn dieser Verordnung an den Beginn der Anwendung der 

Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz 

anzugleichen, sollte die vorliegende Verordnung unverzüglich angewandt werden. 

(7) Die Verordnung (EU) 2021/1173 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 2021/1173 wird wie folgt geändert:  

 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden Nummern 3a und 3b werden eingefügt: 

„3b.  ,spezieller Supercomputer für künstliche Intelligenz‘ oder ‚spezieller 

KI-Supercomputer‘ bezeichnet einen Supercomputer, der in erster Linie 

dafür ausgelegt ist, große Modelle künstlicher Intelligenz mit 

allgemeinem zivilem Verwendungszweck und neu entstehende 

Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu trainieren sowie 

Technologien und Systeme zu entwickeln; 

3c.  ‚Fabrik für künstliche Intelligenz‘ oder ‚KI-Fabrik‘ bezeichnet ein 

zentrales oder verteiltes offenes Ökosystem, in dem eine Infrastruktur 

für Hochleistungsrechendienste für künstliche Intelligenz bereitgestellt 

wird, die aus einem speziellen KI-Supercomputer oder einer KI-

Partition eines Supercomputers oder einem für KI-Zwecke 

aufgerüsteten EuroHPC Supercomputer, einem zugehörigen 

Rechenzentrum, einem speziellen Zugang und KI-orientierten 

Hochleistungsrechendiensten besteht und das offen und aktiv die 

Talente entwickelt, anzieht, hält und zusammenführt, die die 

notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen, um die Nutzer 

bei der Nutzung der Supercomputer für künstliche Intelligenz zu 

unterstützen und anzuleiten und Dienste anzubieten, die für die 

Instandhaltung dieser Supercomputer erforderlich sind;“. 

b) Nummer 9 erhält folgende Fassung: 
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„9)  ,EuroHPC-Supercomputer‘ bezeichnet ein Computersystem, das 

vollständig im Eigentum des Gemeinsamen Unternehmens oder im 

gemeinsamen Eigentum des Gemeinsamen Unternehmens mit anderen 

beteiligten Staaten oder einem Konsortium privater Partner steht; dies 

kann ein klassischer Hochleistungsrechner (Spitzenklasse-

Supercomputer, Industrie-Supercomputer, spezieller KI-Supercomputer 

oder Mittelklasse-Supercomputer), ein Hybridsystem aus klassischem 

Supercomputer und Quantencomputer, ein Quantencomputer oder ein 

Quantensimulator sein;“. 

2. In Artikel 3 Absatz 2 wird folgender Buchstabe h angefügt: 

„h)  Entwicklung und Betrieb der KI-Fabriken zur Unterstützung der Weiterentwicklung 

eines hochgradig wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, vertrauenswürdigen und an 

Ethikmaßstäben orientierten Ökosystems der künstlichen Intelligenz in der Union.“ 

3. In Artikel 4 Absatz 1 wird folgender Buchstabe h angefügt: 

„h) Bereich ,KI-Fabriken‘ für eine vertrauenswürdige und ethische künstliche 

Intelligenz, der Tätigkeiten für die Bereitstellung einer KI-orientierten 

Infrastruktur für Hochleistungsrechendienste umfasst, um die 

Innovationskapazitäten und Kompetenzen des Ökosystems der künstlichen 

Intelligenz weiterzuentwickeln; diese Tätigkeiten betreffen unter anderem: 

i) Anschaffung und Betrieb spezieller KI-Supercomputer, die gemeinsam in 

Rechenzentren untergebracht werden oder über 

Hochgeschwindigkeitsnetze mit Rechenzentren verbunden sind, 

ii) Aufrüstung bestehender EuroHPC-Supercomputer mit Fähigkeiten der 

künstlichen Intelligenz, 

iii) Gewährung des Zugangs zu den speziellen KI-Supercomputern oder mit 

Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz aufgerüsteten EuroHPC-

Supercomputern sowie Ausweitung ihrer Nutzung auf eine große Zahl 

öffentlicher und privater Nutzer, einschließlich Start-up- und 

expandierende Unternehmen sowie KMU, Hochschuleinrichtungen 

und der breiteren Wissenschaftsgemeinschaft, 
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iiia) umfassende Kommunikation über die Möglichkeiten, die die KI-

Fabriken für Start-up- und expandierender Unternehmen sowie 

Forschungs- und Innovationsgemeinschaften bieten, 

iv) Betrieb zentraler oder verteilter Zentren für KI-orientierte 

Hochleistungsrechendienste zur Unterstützung des KI-Start-up- und KI-

Forschungs- und ‑Innovationsökosystems mit Hilfe und Anleitung für 

die Nutzer, Förderungsmaßnahmen für die interdisziplinäre 

Forschung, algorithmischer Unterstützung, Unterstützung bei 

Weiterentwicklung, Training, Erprobung, Bewertung und Validierung 

von KI-Trainingsmodellen und ‑systemen und Unterstützung der 

Entwicklung neuer großer KI-Anwendungen in strategischen 

Bereichen▌, 

v) Betrieb von Supercomputer-freundlichen Programmiereinrichtungen, 

auch für die Parallelisierung von Anwendungen der künstlichen 

Intelligenz zur Optimierung der Nutzung von 

Hochleistungsrechenkapazitäten, und Betrieb anderer KI-tauglicher 

Hochleistungsrechendienste, 

 ▌ 

vii) durch ein transparentes und offenes Verfahren, das gleiche Chancen 

ermöglicht, Gewinnung, Zusammenführung, Ausbildung und Haltung 

von Talenten, einschließlich Studenten, Entwicklern, Forschern, 

Wissenschaftlern und der Nutzergemeinschaft, um ihre Kompetenzen, 

ihre Fähigkeiten und ihr Wissen bei der Nutzung der EuroHPC-

Supercomputer für künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln, sowie 

Bereitstellung maßgeschneiderter Schulung, 

viii) Zusammenwirken mit den anderen KI-Fabriken, Zugänglichmachung 

ihrer Dienstleistungen in ganz Europa, ständige Berücksichtigung der 

geografischen Ausgewogenheit und der ausgewogenen Vertretung von 

Frauen und Männern und Zusammenarbeit mit den EuroHPC-

Kompetenzzentren und ‑Exzellenzzentren sowie mit einschlägigen 

Initiativen der Union für künstliche Intelligenz, wie den KI-Start-up-

Zentren, den KI- und Datenökosystemen, den KI-Test- und 
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‑Versuchsanlagen, der europäischen zentralen KI-Plattform, den KI-

orientierten digitalen Innovationszentren, dem mit KI befassten 

Europäischen Innovations- und Technologieinstitut und seinen Wissens- 

und Innovationsgemeinschaften, den mit KI befassten gemeinsamen 

Unternehmen und Partnerschaften im Rahmen von Horizont Europa, 

einschlägigen europäischen Forschungsinfrastrukturen und anderen damit 

verbundenen Initiativen, 

viiia)  Instandhaltung und Optimierung von Supercomputern mit Fähigkeiten 

der künstlichen Intelligenz zur Sicherstellung ihrer Zuverlässigkeit 

und Leistung im Hinblick auf anspruchsvolle Rechenaufgaben.“ 

4. ▌Artikel 9 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe g wird angefügt:  

„g)  für die Aufnahmeeinrichtungen der speziellen KI-Supercomputer gelten die 

folgenden zusätzlichen Auswahlkriterien: 

i) Nähe oder Verbindung über Hochgeschwindigkeitsnetze mit einem 

geplanten oder einem bestehenden Rechenzentrum gemäß Artikel 12 der 

Richtlinie (EU) 2023/1791, 

ia)  Zielvorstellungen und Pläne der Aufnahmeeinrichtung in Bezug auf die 

Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit der speziellen KI-

Supercomputer im Rahmen eines Ansatzes, bei dem der gesamte 

Lebenszyklus berücksichtigt wird, der Verfügbarkeit eines 

angemessenen Zugangs zu sauberer, erschwinglicher Energie, auch 

durch Strombezugsverträge, die auf Energie aus erneuerbaren Quellen 

beruhen können, und der Nutzung von vor Ort erzeugtem Strom, 

ii) Zielvorstellungen, Pläne und Fähigkeiten der Aufnahmeeinrichtung zur 

Bewältigung der Herausforderungen des KI-Start-up- und KI-Forschungs- 

und ‑Innovationsökosystems und der KI-Nutzergemeinschaft, Stärkung 

eines solchen Ökosystems durch die Förderung von Synergien und 

Innovation, auch Investitionen in künftige Technologien, sowie Beitrag 

und Bereitstellung eines unterstützenden zentralen oder verteilten KI-

orientierten Hochleistungsrechendienstes, 
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iii) Qualität und Relevanz der Erfahrung und des Know-hows im 

vorgesehenen Team, das für die unterstützenden KI-orientierten 

Hochleistungsrechendienste zuständig wäre, 

iv) Pläne für das Zusammenwirken und die Zusammenarbeit mit anderen KI-

Fabriken, mit EuroHPC-Kompetenzzentren und EuroHPC-

Exzellenzzentren und mit einschlägigen KI-Tätigkeiten wie den KI-Start-

up-Zentren, den KI- und Datenökosystemen, den KI-Test- und 

‑Versuchsanlagen, der europäischen zentralen KI-Plattform, den KI-

orientierten digitalen Innovationszentren und anderen damit verbundenen 

Initiativen, 

v) bestehende Fähigkeiten und künftige Pläne der Aufnahmeeinrichtung als 

Beitrag zur Entwicklung, Gewinnung, Ausbildung und Haltung des 

Talentpools und zur Schaffung von Kompetenzen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten für die Nutzung der Supercomputer, auch in der Form von 

Unterstützung für Start-up-Unternehmen durch Gründungs- oder 

Förderprogramme. 

ga) Eine bestehende Aufnahmeeinrichtung, die vom Verwaltungsrat in einem 

fairen und transparenten Verfahren und nach einem Aufruf zur 

Interessenbekundung ausgewählt wird, kann eine Fabrik für künstliche 

Intelligenz einrichten, wenn sie die in Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe g 

genannten Kriterien erfüllt.“ 

5. In Artikel 9 wird folgender Absatz 6a angefügt: 

„6a.  Für die in Artikel 12a genannten speziellen KI-Supercomputer sowie für die in 

den Artikeln 11, 12, 12a, 14 und 15 genannten EuroHPC-Supercomputer 

richten die Aufnahmeeinrichtungen eine zentrale Anlaufstelle für Start-up- und 

expandierende Unternehmen, KMU und andere Nutzer ein, um ihnen den 

Zugang zu ihren Unterstützungsdiensten zu erleichtern und die Entwicklung 

ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen zu unterstützen.“ 

6. Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe l erhält folgende Fassung: 

„l.  die besonderen Bedingungen, die gelten, wenn die Aufnahmeeinrichtung einen 

EuroHPC-Supercomputer zu industriellen Zwecken, einen speziellen KI-
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Supercomputer oder einen mit Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz 

aufgerüsteten bestehenden EuroHPC-Supercomputer betreibt.“ 

7. Folgender Artikel 12a wird eingefügt: 

„Artikel 12a 

Anschaffung von speziellen KI-Supercomputern und Eigentum daran 

(1) Das Gemeinsame Unternehmen schafft spezielle KI-Supercomputer an und 

ist deren Eigentümer. 

(2) Der in Artikel 5 Absatz 1 genannte finanzielle Beitrag der Union deckt bis zu 

50 % der Anschaffungskosten und bis zu 50 % der Betriebskosten der 

speziellen KI-Supercomputer. 

Die restlichen Gesamtbetriebskosten der speziellen KI-Supercomputer 

werden von dem beteiligten Staat, in dem die Aufnahmeeinrichtung ihren Sitz 

hat, oder von den beteiligten Staaten getragen, die dem Aufnahmekonsortium 

angehören, möglichst ergänzt um die in Artikel 6 genannten Beiträge. 

(3) Die Auswahl der Lieferanten der speziellen KI-Supercomputer stützt sich auf 

die Leistungsbeschreibung, die bedarfsgerecht ist und den 

Nutzeranforderungen und allgemeinen Systemspezifikationen Rechnung 

trägt, die die ausgewählte Aufnahmeeinrichtung in ihrer Bewerbung im 

Rahmen der Aufforderung zur Interessenbekundung vorgelegt hat. Bei der 

Auswahl wird außerdem die Sicherheit der Lieferkette berücksichtigt. 

(4) Das Gemeinsame Unternehmen kann als erster Nutzer von speziellen KI-

Supercomputern auftreten, die Technologien enthalten, die hauptsächlich in 

der Union entwickelt wurden. 

(5) Der Verwaltungsrat des Gemeinsamen Unternehmens kann im 

Arbeitsprogramm beschließen, aus hinreichend gerechtfertigten 

Sicherheitsgründen, die Beteiligung von Anbietern an der Anschaffung von 

speziellen KI-Supercomputern gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung 

(EU) 2021/694 an Bedingungen zu knüpfen oder die Beteiligung von 

Anbietern aus Sicherheitsgründen oder bei Maßnahmen in direktem 

Zusammenhang mit der strategischen Autonomie der Union gemäß Artikel 18 

Absatz 4 der genannten Verordnung zu beschränken. 
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(6) Die speziellen KI-Supercomputer müssen ihren Standort in einer 

Aufnahmeeinrichtung eines EuroHPC-Supercomputers in der Union haben.  

(7) Unbeschadet der Abwicklung des Gemeinsamen Unternehmens gemäß 

Artikel 23 Absatz 4 der Satzung darf frühestens fünf Jahre, nachdem der in 

einer Aufnahmeeinrichtung installierte spezielle KI-Supercomputer vom 

Gemeinsamen Unternehmen erfolgreich abgenommen wurde, das Eigentum 

daran auf Beschluss des Verwaltungsrats und gemäß der 

Aufnahmevereinbarung auf diese Aufnahmeeinrichtung übertragen werden 

bzw. dieser Computer anderweitig verkauft oder stillgelegt werden. Im Fall 

der Übereignung eines speziellen KI-Supercomputers erstattet die 

Aufnahmeeinrichtung dem Gemeinsamen Unternehmen den Restwert des 

Supercomputers, der übereignet wird. Erfolgt keine Übereignung an die 

Aufnahmeeinrichtung, sondern ergeht ein Beschluss über die Stilllegung, so 

werden die Kosten dafür zu gleichen Teilen vom Gemeinsamen Unternehmen 

und von der Aufnahmeeinrichtung getragen. Das Gemeinsame Unternehmen 

haftet nicht für etwaige Kosten, die nach der Übereignung des speziellen KI-

Supercomputers oder nach dessen Verkauf oder Stilllegung anfallen.“ 

8. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Das Gemeinsame Unternehmen kann eine Aufforderung zur 

Interessenbekundung einleiten, um die EuroHPC-Supercomputer, deren 

Eigentümer oder Miteigentümer es ist, aufzurüsten, das 

Leistungsniveau des Supercomputers auf Fast-Exa-Niveau zu erhöhen, 

die KI-Fähigkeiten des Supercomputers zu steigern oder die 

Betriebsleistung des Supercomputers auf andere Weise, auch durch 

Quantenbeschleuniger, zu erhöhen.“  

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Prozentsatz des finanziellen Beitrags der Union zu den 

Anschaffungskosten der Aufrüstung entspricht dem Prozentsatz des 

finanziellen Beitrags der Union für den ursprünglichen EuroHPC-

Supercomputer, der über die erwartete verbleibende Lebensdauer des 
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ursprünglichen Supercomputers abgeschrieben wird. Der Prozentsatz 

des finanziellen Beitrags der Union zu den zusätzlichen Betriebskosten 

der Aufrüstung entspricht dem Prozentsatz des finanziellen Beitrags der 

Union für den ursprünglichen EuroHPC-Supercomputer.“ 

9. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 1b wird eingefügt: 

„(1b)  Die speziellen KI-Supercomputer und die EuroHPC-Supercomputer, 

die mit KI-Fähigkeiten aufgerüstet wurden, werden in erster Linie für 

die Entwicklung, Erprobung, Bewertung und Validierung großer KI-

Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck und neuer KI-

Anwendungen sowie für die Weiterentwicklung von KI-Lösungen in 

der Union, die Hochleistungsrechenleistung erfordern, und für die 

Ausführung großer KI-Algorithmen zur Lösung wissenschaftlicher 

Probleme eingesetzt.“ 

b) Folgender Absatz 2b wird eingefügt: 

„(2b)  Der Verwaltungsrat legt ▌Zugangsbedingungen für die speziellen KI-

Supercomputer und die EuroHPC-Supercomputer, die gemäß 

Artikel 17 mit KI-Fähigkeiten aufgerüstet wurden, fest und 

berücksichtigt dabei die besonderen Bedürfnisse des KI-Start-up- und 

KI-Forschungsökosystems. Der Verwaltungsrat kann besondere 

Zugangsbedingungen für verschiedene Arten von Nutzern oder 

Anwendungen festlegen, einschließlich eines speziellen Zugangs für 

Start-up- und expandierende Unternehmen und KMU. Die Sicherheit 

und die Qualität der Dienste sind für alle Nutzer innerhalb jeder 

Nutzerkategorie gleich. Nur Vorschläge zur Entwicklung 

vertrauenswürdiger und an Ethikmaßstäben orientierter Modelle, 

Systeme und Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die mit den 

Vorschriften und Werten der Union im Einklang stehen, insbesondere 

mit den in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union und in 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten 

Vertrags und Artikel und Werten, kommen für den Zugang in 

Betracht. Die Zugangskriterien, Methoden und Leitlinien für die 
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Priorisierung des Zugangs werden im Einklang mit dem Ansatz der 

integrierten Ethik für künstliche Intelligenz und mit Unterstützung 

des Ethik-Bewertungsmechanismus von Horizont Europa festgelegt.“ 

10. Artikel 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Der Anteil der Zugriffszeit der Union für jeden Spitzenklasse-, Quanten- und 

speziellen KI-EuroHPC-Supercomputer ist direkt proportional zum 

finanziellen Beitrag der Union gemäß Artikel 5 Absatz 1 zu den 

Gesamtbetriebskosten des EuroHPC-Supercomputers und beträgt somit 

höchstens 50 % der gesamten Zugriffszeit für den EuroHPC-Supercomputer.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin    Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0360
Gesellschaftsrecht – Ausweitung und Optimierung des Einsatzes digitaler 
Werkzeuge und Verfahren
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinien 2009/102/EG und (EU) 2017/1132 zur Ausweitung und 
Optimierung des Einsatzes digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht 
(COM(2023)0177 – C9-0121/2023 – 2023/0089(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0177),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 50 Absatz 1 und Absatz 2 und Artikel 114
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0121/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Juni 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9-0394/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

                                                
1 ABl. C 293 vom 18.8.2023, S. 82.
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0089 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinien 2009/102/EG und (EU) 2017/1132 zur Ausweitung und 
Optimierung des Einsatzes digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 50 

Absatz 1, Artikel 50 Absatz 2 und Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C vom, S. . 
2 ABl. C vom, S. . 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates4 sind unter 

anderem Vorschriften für die Offenlegung von Gesellschaftsinformationen in 

Unternehmensregistern von Mitgliedstaaten zur Erhöhung der Rechtssicherheit im 

Binnenmarkt und ein System der Registervernetzung festgelegt. Dieses System der 

Registervernetzung ist seit Juni 2017 in Betrieb und verbindet derzeit die Register aller 

Mitgliedstaaten. Um den digitalen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurde die Richtlinie 

(EU) 2017/1132 durch die Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen Parlaments und des 

Rates5 geändert, um Vorschriften für die vollständige Online-Gründung von 

Kapitalgesellschaften, die Eintragung grenzüberschreitender Zweigniederlassungen und die 

Vorlage von Dokumenten an Unternehmensregister festzulegen. 

(2) In einer zunehmend digitalisierten Welt sind digitale Werkzeuge von entscheidender 

Bedeutung, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und die Interaktion von 

Gesellschaften mit Unternehmensregistern und Behörden sicherzustellen. Um das 

Vertrauen und die Transparenz in das Unternehmensumfeld zu stärken und die Vorgänge 

und Tätigkeiten von Gesellschaften im Binnenmarkt zu erleichtern, insbesondere in Bezug 

auf Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden „KMU“), 

wie in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission6 dargelegt, ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass Gesellschaften, Behörden und andere Interessenträger Zugang zu 

verlässlichen Informationen über Gesellschaften haben, die ohne aufwendige 

Förmlichkeiten in einem grenzüberschreitenden Kontext genutzt werden können. 

                                                 
4 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 

über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46). 
5 Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 

zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler 
Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 80). 

6 Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36). 
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(3) Diese Richtlinie ist auf die Digitalisierungsziele ausgerichtet, die in den Mitteilungen 

„Digitaler Kompass 2030“7 und „Digitalisierung der Justiz in der Europäischen Union“8 

festgelegt wurden, sowie die Notwendigkeit, die grenzüberschreitende Expansion von 

KMU zu erleichtern, wie in den Mitteilungen „Aktualisierung der neuen Industriestrategie 

von 2020“9 und „KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa“10 

hervorgehoben wurde. 

(4) Der Zugang zu verlässlichen Gesellschaftsinformationen aus den Registern und deren 

Verwendung werden nach wie vor durch Hindernisse in grenzüberschreitenden Situationen 

behindert. Erstens sind Gesellschaftsinformationen, die von Nutzern, einschließlich 

Gesellschaften und Behörden, gesucht werden, in den nationalen Registern und/oder 

grenzüberschreitend über das System der Registervernetzung noch nicht ausreichend 

verfügbar. Zweitens wird die Verwendung solcher Gesellschaftsinformationen in 

grenzüberschreitenden Situationen, einschließlich Verwaltungsverfahren vor nationalen 

Behörden oder Organen und Einrichtungen der EU, Gerichtsverfahren oder der Errichtung 

grenzüberschreitender Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen, nach wie vor 

durch zeitraubende und teure Verfahren und Anforderungen, einschließlich der 

Notwendigkeit einer Apostille oder Übersetzung von Gesellschaftsdokumenten, behindert. 

(5) Alle Interessenträger, einschließlich der Gesellschaften selbst, der Behörden und der 

breiten Öffentlichkeit, müssen sich für ihre Geschäftstätigkeit oder in Verwaltungs- oder 

Gerichtsverfahren auf Informationen über Gesellschaften verlassen können. Daher ist es 

erforderlich, dass die Gesellschaftsdaten, die in Unternehmensregister eingetragen werden 

und über das System der Registervernetzung zugänglich sind, sachlich richtig, aktuell und 

verlässlich sind. 

                                                 
7 COM(2021) 118 final. 
8 COM(2020) 710 final. 
9 COM(2021) 350 final. 
10 COM(2020) 103 final. 
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(6) Die Einführung von Standards für die Kontrolle der Identität sowie der Rechtsfähigkeit der 

Personen, die eine Gesellschaft gründen, eine Zweigniederlassung eintragen oder 

Dokumente oder Informationen online einreichen, durch die Richtlinie (EU) 2019/1151 

war ein wichtiger erster Schritt. Nun müssen weitere Schritte zur Verbesserung der 

Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit von Gesellschaftsinformationen in Registern 

erfolgen, um ihre Verwendung in grenzüberschreitenden Verwaltungs- und 

Gerichtsverfahren zu erleichtern. 

(7) Zwar führen alle Mitgliedstaaten bis zu einem gewissen Grad eine Ex-ante-Prüfung der 

Gesellschaftsdokumente und -informationen durch, bevor diese in das Unternehmensregister 

eingetragen werden, doch bestehen in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze in Bezug 

auf die Intensität der Prüfungen, die anwendbaren Verfahren oder auch die für die 

Überprüfung der Informationen zuständige Person oder Stelle. Dies führt zu einem 

unzureichenden Vertrauen in Gesellschaftsdokumente oder -informationen auf 

grenzüberschreitender Basis und zu Situationen, in denen Gesellschaftsdokumente oder -

informationen aus einem Unternehmensregister in einem Mitgliedstaat bisweilen nicht als 

Nachweis in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt werden. 

(8) Daher ist es wichtig, ▌sicherzustellen, dass bestimmte Prüfungen in allen Mitgliedstaaten 

▌durchgeführt werden, um ein hohes Maß an sachlicher Richtigkeit und Verlässlichkeit 

der Informationen zu gewährleisten und gleichzeitig die Traditionen der Mitgliedstaaten 

zu achten. Ferner ist es erforderlich, dass solche Prüfungen nicht nur für die vollständig 

online erfolgende Gründung von Gesellschaften, sondern auch für alle anderen Formen der 

Gründung von Gesellschaften allgemein verbindlich vorgeschrieben werden. Ebenso 

sollten in den Fällen, in denen die Mitgliedstaaten zusätzlich zur Online-Einreichung noch 

andere Verfahren für die Einreichung zulassen, solche Prüfungsstandards ebenfalls 

durchgeführt werden, um alle in das Register eingetragenen Informationen demselben 

Maß an Kontrolle zu unterwerfen. Solche Prüfungen und sonstigen Anforderungen 

sollten an die Besonderheiten im Zusammenhang mit den anderen Formen der 

Gründung von Gesellschaften angepasst werden. Beispielsweise werden Online-Muster 

von Antragstellern nur im Rahmen des vollständig online erfolgenden Verfahrens für 

die Gründung von Gesellschaften verwendet. 
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(9) In allen Mitgliedstaaten sollte eine vorbeugende administrative, gerichtliche oder notarielle 

Kontrolle oder eine Kombination davon unter Achtung der Traditionen der Mitgliedstaaten, 

einschließlich Unternehmensregistern als Verwaltungs- oder Justizbehörden, sichergestellt 

werden, um die Verlässlichkeit von Gesellschaftsdaten in grenzüberschreitenden Situationen 

sicherzustellen. Es sollte eine Rechtmäßigkeitsprüfung des Errichtungsakts der Gesellschaft, 

der Satzung der Gesellschaft – falls sie in einem gesonderten Akt enthalten ist – und etwaiger 

Änderungen dieser Akte und Satzungen durchgeführt werden, da es sich dabei um die 

wichtigsten Dokumente handelt, die die Gesellschaft betreffen. Eine solche obligatorische 

vorbeugende Kontrolle in allen Mitgliedstaaten wäre auch mit anderen Politikbereichen der 

Union kohärent und könnte insbesondere dazu beitragen, dass gesellschaftsrechtliche 

Verfahren nicht zur Umgehung anderer Rechtsvorschriften der Union und der 

Mitgliedstaaten, die auf den Schutz des öffentlichen Interesses abzielen, genutzt werden 

können. Diese vorbeugende Kontrolle sollte nationale Rechtsvorschriften unberührt lassen, 

die unter Achtung der Rechtsordnungen und Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 

vorschreiben, dass solche Dokumente öffentlich beurkundet werden müssen. Eine 

vorbeugende Kontrolle des Jahresabschlusses ist nach dieser Richtlinie nicht erforderlich. 
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(10) Die Rechtmäßigkeit gesellschaftsrechtlicher Transaktionen, der Schutz verlässlicher 

öffentlicher Register und die Verhinderung illegaler Tätigkeiten erfordern die korrekte 

und sichere Identifizierung insbesondere der Gründer und Geschäftsführer von 

Gesellschaften sowie die Überprüfung ihrer Rechtsfähigkeit. Daher sollte es den 

Mitgliedstaaten gestattet sein, für die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

fallenden Verfahren ergänzende öffentliche elektronische Kontrollen der Identität, 

Rechtsfähigkeit und Rechtmäßigkeit vorzusehen. Zu diesen ergänzenden öffentlichen 

elektronischen Kontrollen könnten öffentliche audiovisuelle Fernkontrollen der 

Identität gehören, einschließlich elektronischer Prüfungen von Identitätsfotos. 

Gleichzeitig würden verlässliche und aktuelle Gesellschaftsinformationen in Registern 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beitragen. Insbesondere 

die verlässliche Identifizierung des Kunden im Einklang mit dem Grundsatz „Kenne 

deinen Kunden“ nach den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung würde von dem verbesserten Zugang zu verlässlicheren 

Gesellschaftsinformationen auf EU-Ebene, einschließlich der EU-

Gesellschaftsbescheinigung, profitieren. Zudem würde die Verbindung der 

Vernetzungssysteme auf EU-Ebene, in denen wichtige Informationen über 

Gesellschaften enthalten sind, den Zugang erleichtern und die Durchführung von 

Gegenprüfungen der Informationen ermöglichen, wobei die Zugangsregelung für 

Informationen in jedem Vernetzungssystem geachtet würde. 
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(11) Um die Kosten weiter zu senken und den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der 

Gründung von Gesellschaften, einschließlich der Verfahrensdauer, zu verringern und die 

Expansion von Gesellschaften im Binnenmarkt, insbesondere von KMU, zu erleichtern, sollte 

der Grundsatz der einmaligen Erfassung im Bereich des Gesellschaftsrechts weiter ausgeweitet 

werden. Dieser Grundsatz wird in der Union bereits gut anerkannt – einschließlich im Rahmen 

der Mitteilung über den digitalen Kompass 2030 als Mittel, um öffentlichen Verwaltungen den 

grenzüberschreitenden Austausch von Daten und Nachweisen zu ermöglichen – und wird in 

verschiedenen Bereichen angewandt, wie etwa dem technischen System für die einmalige 

Erfassung für den grenzüberschreitenden automatisierten Austausch von Nachweisen im 

Rahmen des einheitlichen digitalen Zugangstors11. 

(12) Die Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung bringt mit sich, dass von 

Gesellschaften nicht verlangt wird, den Behörden ein und dieselbe Information mehrmals 

vorzulegen. Bei der Errichtung einer Tochtergesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat 

sollten Gesellschaften beispielsweise nicht erneut die Gesellschaftsdokumente oder -

informationen vorlegen müssen, die sich auf das Bestehen und die Eintragung der 

Gründergesellschaft beziehen und somit bereits dem Register vorgelegt wurden, in dem die 

Gesellschaft eingetragen ist. Die Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung 

würde bedeuten, dass die Informationen über die Gründergesellschaft elektronisch mithilfe 

des Systems der Registervernetzung zwischen dem Register, in dem die Gesellschaft 

eingetragen ist, und dem Register, in das eine Tochtergesellschaft eingetragen werden soll, 

ausgetauscht werden sollten. Alternativ könnte auf Informationen über die 

Gründergesellschaft direkt aus dem System der Registervernetzung über das Europäische 

E-Justiz-Portal oder im nationalen Register der Gründergesellschaft zugegriffen werden. 

Werden Dokumente und Informationen über die Gründergesellschaft auf digitalem Wege 

über das System der Registervernetzung ausgetauscht oder wird direkt aus dem System der 

Registervernetzung auf sie zugegriffen, so sollten sie nicht aus dem Grund, dass sie in 

elektronischem Format vorliegen, keine Rechtswirkung erlangen oder abgelehnt werden. 

                                                 
11 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 

über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, 
Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 
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(13) Die Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung bedeutet auch, dass die 

Gründergesellschaft die Gesellschaftsdokumente oder -informationen keiner Behörde, 

Stelle oder Person erneut vorlegen muss. Diese Behörden sollten auf Informationen, die 

über das System der Registervernetzung mittels des Europäischen E-Justiz-Portal 

öffentlich verfügbar sind, direkt zugreifen. Im Fall, dass das Register einer Behörde, 

Stelle oder Person solche Informationen bereitstellen sollte, sollte es den Mitgliedstaaten 

freistehen, über die Mittel hierfür zu entscheiden, beispielsweise über nationale 

optionale Zugangspunkte zum System der Registervernetzung, und ob sie Gebühren für 

solche Informationen erheben. 

(14) Um die Transparenz und das Vertrauen der Gesellschaften in den Binnenmarkt zu erhöhen, 

Rechtssicherheit und den Schutz Dritter im Geschäftsverkehr mit Gesellschaften in 

einem grenzüberschreitenden Kontext sicherzustellen, zur Bekämpfung von Betrug und 

Missbrauch beizutragen und die grenzüberschreitenden Vorgänge und Tätigkeiten von 

Gesellschaften zu erleichtern, ist es von entscheidender Bedeutung, mehr 

Gesellschaftsinformationen in der gesamten Union verfügbar zu machen und 

sicherzustellen, dass sie vergleichbar und leichter zugänglich sind. Dies sollte erfolgen, 

indem auf den bereits in nationalen Registern vorhandenen Gesellschaftsinformationen 

aufgebaut wird und sie über das System der Registervernetzung auf Unionsebene 

verfügbar gemacht werden und indem Zugang zu mehr Informationen sowohl in den 

nationalen Registern als auch über das System der Registervernetzung gewährt wird. 

▌ 
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(15) Um die Interessen Dritter zu schützen und das Vertrauen in Geschäftsvorgänge mit 

verschiedenen Arten von Gesellschaften im Binnenmarkt zu stärken, ist es wichtig, die 

Transparenz zu erhöhen und den grenzüberschreitenden Zugang zu Informationen über 

sogenannte „Handelsgesellschaften“ zu erleichtern, unter denen für die Zwecke dieser 

Richtlinie die in Anhang IIB aufgeführten Arten von Personengesellschaften zu 

verstehen sind. Diese spielen eine wichtige Rolle für die Wirtschaft der Mitgliedstaaten 

und sind in allen nationalen Unternehmensregistern eingetragen, doch bestehen 

Unterschiede zwischen den Arten von Personengesellschaften und den Arten von 

Informationen, die in der gesamten Union über sie verfügbar gemacht werden, was zu 

Schwierigkeiten beim grenzüberschreitenden Zugang zu diesen Informationen führt. 

Um hier Abhilfe zu schaffen, sollten in allen Mitgliedstaaten dieselben grundlegenden 

Informationen über „Handelsgesellschaften“ offengelegt werden. Die 

Offenlegungsanforderungen für Personengesellschaften sollten die bestehenden 

Offenlegungsanforderungen für Kapitalgesellschaften widerspiegeln, aber an die 

besonderen Merkmale von Personengesellschaften angepasst werden. Beispielsweise 

sollten die Offenlegungsanforderungen auch Informationen über Gesellschafter umfassen, 

▌die ermächtigt sind, die Personengesellschaft zu vertreten, insbesondere 

Komplementäre, die unbeschränkt haften. Wie bei Kapitalgesellschaften sollten die 

Mitgliedstaaten verlangen können, dass Personengesellschaften Dokumente oder 

Informationen über die Anforderungen dieser Richtlinie hinaus offenlegen. Enthalten diese 

zusätzlichen Dokumente oder Informationen personenbezogene Daten, so sollten die 

Mitgliedstaaten diese personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des Rates12 verarbeiten. 

                                                 
12 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(16) Informationen über „Handelsgesellschaften“ sollten auch auf Unionsebene über das 

System der Registervernetzung in gleicher Weise wie für Kapitalgesellschaften zugänglich 

sein, wobei bestimmte Informationen kostenlos verfügbar gemacht werden müssen, und sie 

sollten durch die einheitliche europäische Kennung (im Folgenden „EUID“) eindeutig 

identifiziert werden. 

(17) Die Zahl der Arbeitnehmer einer Gesellschaft ist für Dritte eine wichtige Information. 

Beispielsweise ist sie eines der Elemente, die die Größenkategorie einer Gesellschaft 

bestimmen. Nach der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates13 müssen Gesellschaften die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während 

des Geschäftsjahres in den Abschluss aufnehmen. Da es in Zukunft möglich sein wird, 

solche Daten aus dem Abschluss zu extrahieren, werden die Mitgliedstaaten diese bereits 

vorhandenen Informationen über die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nutzen 

und sie über das System der Registervernetzung kostenlos öffentlich verfügbar machen 

können. Wenn diese Informationen über das BRIS öffentlich verfügbar gemacht 

werden, sollte deutlich darauf hingewiesen werden, dass es sich dabei um eine 

durchschnittliche jährliche Zahl in Bezug auf das jeweilige Geschäftsjahr handelt. 

                                                 
13 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 1). 
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(18) Gesellschafter, potenzielle Investoren, Gläubiger, Behörden, Arbeitnehmer und Vereinigungen 

der Zivilgesellschaft haben ein berechtigtes Interesse daran, Zugang zu Informationen über die 

Struktur des Konzerns zu erhalten, dem eine Gesellschaft angehört. Informationen über 

Konzerne sind wichtig, um die Transparenz zu fördern und das Vertrauen in das 

Unternehmensumfeld zu stärken sowie zur wirksamen Aufdeckung betrügerischer oder 

missbräuchlicher Systeme beizutragen, die sich auf die öffentlichen Einnahmen und die 

Glaubwürdigkeit des Binnenmarkts auswirken könnten. Daher sollten Informationen über 

Konzernstrukturen über das System der Registervernetzung sowohl für inländische als auch 

für grenzüberschreitend tätige Konzerne öffentlich verfügbar sein. 

(19) Obwohl die Informationen über jene Konzerne, die einen konsolidierten Abschluss 

erstellen müssen, darin enthalten sind, muss die öffentliche Zugänglichkeit solcher 

Informationen erleichtert werden. Abschlüsse sind häufig nur gegen Gebühr verfügbar, 

und Interessenträger müssen wissen, dass der Konzern besteht und wie diese 

Informationen im Abschluss zu finden und auszulegen sind. Öffentlich verfügbare 

Informationen über Konzerne über das System der Registervernetzung gewährleisten 

mehr Transparenz und einen einfachen Zugang zu diesen Informationen. Die 

Verfügbarkeit dieser Informationen über das System der Registervernetzung würde es 

auch ermöglichen, eine Gesellschaft dank ihrer einheitlichen europäischen Kennung 

(EUID) automatisch mit anderen Gesellschaften des Konzerns zu verknüpfen und 

Zugang zu weiteren Informationen über jede Konzerngesellschaft gewähren. 
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(20) Diese Richtlinie überlässt es den Mitgliedstaaten, zu entscheiden, wie sie die 

erforderlichen Konzerninformationen und Informationen über die durchschnittliche 

Zahl der Arbeitnehmer erheben. Um jedoch neue Anforderungen an Gesellschaften zu 

vermeiden, könnten Register solche Daten direkt aus Informationen extrahieren, die 

Gesellschaften in ihre beim Register eingereichten Abschlüsse aufnehmen. Die 

Anforderung, Informationen über die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 

offenzulegen, sollte daher davon abhängig sein, dass diese Informationen in einem für 

die Datenextraktion geeigneten Format verfügbar sind. Angesichts der Anforderungen 

in Bezug auf strukturierte Daten und maschinenlesbare und durchsuchbare Formate 

nach EU-Rechtsakten wie etwa den Artikeln 3 bis 6 der Delegierten Verordnung (EU) 

2019/815 der Kommission14, Artikel 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/138 der 

Kommission15 und Artikel 16 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2017/1132 sollten die Register 

in Zukunft auch in der Lage sein, Konzerninformationen auf automatisiertem Wege zu 

extrahieren. Um jedoch sicherzustellen, dass die Anforderungen in Bezug auf die 

Maschinenlesbarkeit in allen Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt werden und dass 

Register über die technischen Mittel verfügen, um Gesellschaftsinformationen in einem 

maschinenlesbaren und durchsuchbaren Format oder als strukturierte Daten zu 

verarbeiten, ist es erforderlich, eine längere Umsetzungsfrist für die Bestimmungen 

vorzusehen, wonach Konzerninformationen und Informationen über die 

durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer über das System der Registervernetzung 

verfügbar gemacht werden. 

▌ 

                                                 
14 Delegierte Verordnung (EU) 2018/815 der Kommission vom 17. Dezember 2018 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Spezifikation eines einheitlichen 
elektronischen Berichtsformats (ABl. L 143 vom 29.5.2019, S. 1). 

15 Durchführungsverordnung (EU) 2023/138 der Kommission vom 21. Dezember 2022 zur 
Festlegung bestimmter hochwertiger Datensätze und der Modalitäten ihrer 
Veröffentlichung und Weiterverwendung (ABl. L 19 vom 20.1.2023, S. 43). 
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(21) Konzerne können komplexe Strukturen haben. Folglich würde eine über das System der 

Registervernetzung verfügbar gemachte Visualisierung der Konzernstruktur auf der 

Grundlage der Kontrollkette einen benutzerfreundlichen, leicht zugänglichen und 

umfassenden Überblick über den Konzern bieten und ein besseres Verständnis der 

Arbeitsweise des Konzerns erleichtern. Die Erstellung einer solchen Visualisierung 

würde Informationen über die Stellung jeder Tochtergesellschaft in der Konzernstruktur 

erfordern, was wiederum detailliertere Informationen über die Organisation des 

Konzerns erfordern würde. Zwar ist eine solche Visualisierung von Konzernstrukturen 

nach dieser Richtlinie derzeit nicht erforderlich, doch werden die Mitgliedstaaten 

ermutigt, eine solche Visualisierung vorzusehen und sie öffentlich verfügbar zu machen. 

Daher sollte die Notwendigkeit einer Visualisierung der Konzernstruktur im Rahmen 

der künftigen Evaluierung dieser Richtlinie in Konsultation mit den einschlägigen 

Interessenträgern weiter geprüft werden. 
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(22) Zusätzlich zu den gemeinsamen Standards für die Prüfung von Gesellschaftsinformationen 

vor ihrer Eintragung in das Register muss sichergestellt werden, dass die Informationen im 

Register auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Empfehlung 24 der Arbeitsgruppe 

„Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ über die „Transparenz 

und das wirtschaftliche Eigentum von juristischen Personen“ in der im März 2022 

überarbeiteten Fassung enthält Anforderungen, wonach Gesellschaftsinformationen in 

Unternehmensregistern sachlich richtig sein und auf dem neuesten Stand gehalten werden 

müssen. Darüber hinaus liegt es im Interesse der Gesellschaften, dafür zu sorgen, dass ihre 

Informationen im Register aktualisiert werden, da sich Dritte auf diese Informationen, 

einschließlich der EU-Gesellschaftsbescheinigung, verlassen können. Dementsprechend 

sollten Gesellschaften verpflichtet werden, Änderungen der Gesellschaftsinformationen 

ohne unnötige Verzögerung offenzulegen, und sollten die Register solche Änderungen 

rechtzeitig erfassen und verfügbar machen. Diese Anforderungen gelten nicht für 

Umwandlungen, Verschmelzungen oder Spaltungen von Kapitalgesellschaften, für die 

in der Richtlinie (EU) 2017/1132 spezifische Vorschriften vorgesehen sind. Die Frist für 

die Register sollte an dem Tag beginnen, an dem alle für die Einreichung erforderlichen 

Formalitäten erledigt sind, einschließlich der Rechtmäßigkeitsprüfung, mit der bestätigt 

wird, dass die Dokumente dem nationalen Recht entsprechen. Solche Formalitäten 

sollten unverzüglich erledigt werden, und die Gesellschaft sollte über ihre 

voraussichtliche Dauer unterrichtet werden. Die Frist für Register kann im Falle 

außergewöhnlicher Umstände verlängert werden, beispielsweise wenn eine große Zahl 

von Dokumenten beim Register eingereicht wird oder unvorhergesehene technische 

Probleme auftreten. Die Frist für die Offenlegung von Unterlagen der Rechnungslegung 

ist zwar in der Richtlinie 2013/34/EU geregelt, die Register sollten sie jedoch auch ohne 

unnötige Verzögerung öffentlich verfügbar machen. Um darüber hinaus sicherzustellen, 

dass Gesellschaftsinformationen in allen Mitgliedstaaten sachlich richtig und aktuell 

sind, sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Maßregeln für die 

Nichteinhaltung aller Offenlegungspflichten nach dieser Richtlinie, einschließlich für 

verspätete Einreichungen, vorgesehen werden. 
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(23) Um Gesellschaftsinformationen in Registern auf dem neuesten Stand zu halten, ist es auch 

wichtig, Gesellschaften zu identifizieren, die die Anforderungen für eine weitere 

Eintragung im Unternehmensregister nicht mehr erfüllen. Die Mitgliedstaaten sollten zwar 

nicht verpflichtet sein, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, doch sollten sie über 

transparente Verfahren verfügen, um in bestimmten Fällen, in denen Zweifel 

aufgekommen sind, den Status solcher Gesellschaften zu überprüfen. Auch wenn 

Gesellschaften ihre Tätigkeit aus berechtigten Gründen vorübergehend aussetzen können, 

ist es wichtig, dass ihr Status im Unternehmensregister entsprechend aktualisiert wird. 

Hinweise könnte beispielsweise die Tatsache liefern, dass eine Gesellschaft über kein 

funktionierendes Leitungsorgan gemäß nationalem Recht verfügt, keine Unterlagen der 

Rechnungslegung eingereicht hat oder seit einigen Jahren keine wirtschaftliche Tätigkeit 

ausübt. Ebenso könnte die Tatsache, dass eine große Zahl von Gesellschaften unter 

derselben Anschrift eingetragen ist, darauf hindeuten, dass einige dieser Gesellschaften 

möglicherweise zu missbräuchlichen Zwecken gegründet wurden. Diese Verfahren sollten 

Gesellschaften die Möglichkeit bieten, ihre Situation zu erläutern und die erforderlichen 

Daten innerhalb angemessener Fristen bereitzustellen, und sollten sicherstellen, dass der 

Status der Gesellschaft, z. B., ob sie geschlossen, aus dem Register gelöscht, abgewickelt, 

aufgelöst, in einem Insolvenzverfahren, wirtschaftlich aktiv oder nicht aktiv ist – im 

Sinne des nationalen Rechts und sofern in den nationalen Registern erfasst –, 

entsprechend aktualisiert wird. In den Verfahren sollte auch als letztes Mittel die 

Möglichkeit vorgesehen sein, eine Gesellschaft gemäß den im nationalen Recht 

festgelegten Verfahren aus dem Register zu löschen. Informationen über diese Verfahren 

sollten gemäß dieser Richtlinie öffentlich verfügbar sein. 
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(24) Im Binnenmarkt sollten Gesellschaften in der Lage sein, mit einfachen und verlässlichen 

Mitteln, die von anderen Mitgliedstaaten grenzüberschreitend anerkannt werden, 

nachzuweisen, dass ihre Gesellschaft in einem Mitgliedstaat rechtmäßig eingetragen ist. 

Daher sollte eine harmonisierte EU-Gesellschaftsbescheinigung eingeführt werden. 

Gesellschaften könnten eine solche EU-Gesellschaftsbescheinigung bei nationalen 

Unternehmensregistern oder über das System der Registervernetzung beantragen, um sie 

für verschiedene Zwecke zu verwenden, einschließlich für Verwaltungsverfahren vor 

▌Behörden und in Gerichtsverfahren in anderen Mitgliedstaaten oder vor Organen und 

Einrichtungen der EU. Eine solche EU-Gesellschaftsbescheinigung sollte von den nationalen 

Unternehmensregistern ausgestellt und beglaubigt werden, in allen Amtssprachen der 

Union verfügbar sein und wesentliche Gesellschaftsinformationen enthalten, die von 

Gesellschaften in grenzüberschreitenden Situationen verwendet werden, einschließlich 

beispielsweise des Namens der Gesellschaft, ihres Sitzes, ihrer gesetzlichen Vertreter oder 

des Zwecks der Gesellschaft. Die EU-Gesellschaftsbescheinigung würde nationale 

Auszüge und Bescheinigungen unberührt lassen. Die elektronische EU-

Gesellschaftsbescheinigung sollte durch Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates16 authentifiziert werden. Um die 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten von Gesellschaften zu erleichtern und ihre möglichen 

Kosten so weit wie möglich zu senken, sollte in allen Mitgliedstaaten sichergestellt werden, 

dass eine Gesellschaft ihre eigene EU-Gesellschaftsbescheinigung kostenlos erlangen 

kann. Gleichzeitig ist es angesichts der Vielfalt der Finanzierungsmodelle von 

Unternehmensregistern – einschließlich Registern, die sich vollständig selbst finanzieren – 

wichtig, sicherzustellen, dass alle Maßnahmen, die sich aus dieser Richtlinie ergeben, die 

Finanzierung der Register nicht ernsthaft beeinträchtigen.  

                                                 
16 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 

über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen 
im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73). 
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Daher sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein, eine Gebühr für die Erlangung von EU-

Gesellschaftsbescheinigungen zu erheben, wenn deren kostenlose Bereitstellung 

erhebliche negative Auswirkungen auf die Einnahmen ihrer Unternehmensregister 

hätte. In jedem Fall sollte jede Gesellschaft ihre EU-Gesellschaftsbescheinigung 

mindestens einmal pro Kalenderjahr kostenlos erlangen können. Ursprung und Echtheit 

einer Bescheinigung in Papierform sollten elektronisch überprüft werden können, 

beispielsweise über eine Protokollnummer, die dem Originaldokument im Register 

entspricht, oder durch Überprüfung der digitalen Signatur der ausstellenden Behörde, 

die in dem auf diesem Dokument angegebenen Quick-Response-Code (QR-Code) 

gespeichert ist. Dritte, einschließlich Behörden, die verlässliche und wesentliche 

Informationen über Gesellschaften benötigen, könnten die EU-

Gesellschaftsbescheinigung einer bestimmten Gesellschaft ebenfalls beantragen. 

Register und Behörden in anderen Mitgliedstaaten sollten eine EU-

Gesellschaftsbescheinigung gemäß dieser Richtlinie anerkennen. 

(25) Die Richtlinie (EU) 2017/1132 enthält Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass 

Gesellschaftsinformationen nicht nur offengelegt werden, sondern auch, dass sich Dritte 

auf sie verlassen können. Zudem wurden mit der Richtlinie (EU) 2019/1151 verbindliche 

Standards und Kontrollen in Bezug auf die Online-Gründung von Gesellschaften und 

die Eintragung von Zweigniederlassungen eingeführt. Die vorliegende Richtlinie sieht 

ein umfassendes Maßnahmenpaket vor, das darüber hinaus dazu beitragen wird, 

sicherzustellen, dass die Gesellschaftsinformationen in Registern sachlich richtig und 

aktuell sind. Die Bestimmungen zur Erleichterung der grenzüberschreitenden 

Verwendung von Gesellschaftsinformationen in dieser Richtlinie bauen auf diesen 

bereits bestehenden Standards und Kontrollen sowie auf dem umfassenden 

Maßnahmenpaket auf, das mit dieser Richtlinie vorgeschlagen wird, um sachliche 

Richtigkeit sicherzustellen. 
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(26) Um gegen Betrug und Missbrauch vorzugehen, sollte es den Mitgliedstaaten gestattet 

sein, die Anerkennung der Gesellschaftsinformationen oder -dokumente aus einem 

Register eines anderen Mitgliedstaats als Nachweis abzulehnen, wenn die zuständige 

Behörde einen begründeten Verdacht auf Betrug oder Missbrauch im Zusammenhang 

mit der Gründung oder dem Fortbestehen dieser Gesellschaft oder mit anderen 

Informationen über diese Gesellschaft hat. Eine solche Möglichkeit sollte jedoch nicht 

so ausgelegt werden, als würde ein allgemeiner Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung in Bezug auf alle in nationalen Unternehmensregistern gespeicherten 

Informationen und Dokumente impliziert. In Fällen des Verdachts auf Betrug und 

Missbrauch sollte die zuständige Behörde in einem ersten Schritt das Register 

konsultieren, das die Informationen bereitgestellt oder die Dokumente ausgestellt hat, 

um dessen Ansichten zu erfragen. Die Gesellschaftsinformationen oder das 

Gesellschaftsdokument aus einem Register in einem anderen Mitgliedstaat sollten nicht 

systematisch, sondern nur ausnahmsweise auf Einzelfallbasis abgelehnt werden, wenn 

dies durch das öffentliche Interesse am Schutz vor Betrug oder Missbrauch 

gerechtfertigt ist. Werden die bereitgestellten Informationen oder das bereitgestellte 

Dokument abgelehnt, so sollte die zuständige Behörde das Register, das die 

Informationen oder das Dokument bereitgestellt hat, unterrichten, z. B. über die in 

Artikel 16e genannte zuständige Kontaktstelle. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 

dass unterschiedliche Ansätze der Mitgliedstaaten bei der Durchführung der 

vorbeugenden Kontrolle oder Unterschiede in den Rechtsordnungen und 

Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten nicht als Ablehnungsgrund dienen. 
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(27) Um grenzüberschreitende Verfahren für Gesellschaften weiter zu erleichtern und 

Förmlichkeiten wie etwa Apostillen oder Übersetzungen zu vereinfachen und zu 

verringern, sollte eine digitale EU-Vollmacht eingeführt werden. Die digitale EU-

Vollmacht wird ▌auf einem mehrsprachigen gemeinsamen europäischen Muster beruhen, 

das Gesellschaften ▌verwenden können, um eine Person zu ermächtigen, die Gesellschaft 

in bestimmten Verfahren mit grenzüberschreitender Dimension im Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie zu vertreten. Dieses Muster sollte zumindest die Datenfelder über den 

Umfang der Vertretung, die zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigte Person und die 

Art der Vertretung enthalten. Die digitale EU-Vollmacht würde gemäß nationalen 

rechtlichen und formalen Anforderungen erstellt. Sie sollte als Nachweis für die 

Berechtigung der ermächtigten Person zur Vertretung der Gesellschaft anerkannt 

werden. Dies lässt nationale Vorschriften über die Gründung von Gesellschaften und 

Beschränkungen der Ausübung von Vollmachten im Allgemeinen unberührt. Die 

digitale EU-Vollmacht sollte an die in der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates17+ festgelegten Anforderungen für die elektronische 

Attributsbescheinigung und an die technischen Spezifikationen der Brieftasche für die 

Europäische Digitale Identität angepasst werden, um eine horizontale Lösung mit 

erhöhter Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen. Dies sollte dazu beitragen, sowohl den 

administrativen als auch den finanziellen Aufwand für die Mitgliedstaaten zu 

verringern, indem das Risiko der Entwicklung paralleler Systeme, die nicht unionsweit 

interoperabel sind, gesenkt wird. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 im Hinblick auf die Schaffung des Rahmens 
für eine Europäische Digitale Identität (ABl. L, …, ELI: …). 

+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in Dokument PE 68/23 (2021/0136 (COD)) 
enthaltenen Verordnung einfügen und die entsprechende Fußnote vervollständigen. 
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(28) Die nach dieser Richtlinie eingeführte digitale EU-Vollmacht lässt nationale 

Vorschriften über die gesetzliche Vertretung oder andere Arten von Vollmachten 

unberührt. Die standardmäßige digitale EU-Vollmacht würde in digitaler Form 

vorliegen und sollte durch Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 

in der durch die Verordnung (EU) 2024/…+ geänderten Fassung authentifiziert werden. 

Während die Informationen über die gesetzlichen Vertreter gemäß der Richtlinie (EU) 

2017/1132 in den Unternehmensregistern offengelegt werden müssen, sollte es den 

Mitgliedstaaten freistehen, ob sie verlangen, dass diese spezifische digitale EU-

Vollmacht eingereicht wird, sei es im Unternehmensregister oder in einem anderen 

Register gemäß nationalem Recht. Um Sprachbarrieren zu überwinden und die 

Verwendung zu erleichtern, sollten das Muster für eine EU-Gesellschaftsbescheinigung 

und ein Muster für die digitale EU-Vollmacht in allen Sprachen der Union auf dem E-

Justiz-Portal verfügbar sein. 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in Dokument PE 68/23 (2021/0136(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(29) Gesellschaften stoßen häufig auf Schwierigkeiten und administrative Hindernisse, wenn sie 

Gesellschaftsinformationen, die bereits in ihrem nationalen Unternehmensregister 

verfügbar sind, in grenzüberschreitenden Situationen verwenden, einschließlich gegenüber 

zuständigen Behörden oder in Gerichtsverfahren in einem anderen Mitgliedstaat. Die im 

Unternehmensregister eines Mitgliedstaats verfügbaren Gesellschaftsdaten werden in 

einem anderen Mitgliedstaat ohne aufwendige Förmlichkeiten, die Kosten und 

Verzögerungen verursachen, häufig nicht anerkannt. Um grenzüberschreitende Tätigkeiten 

im Binnenmarkt zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten daher sicherstellen, dass für 

beglaubigte Kopien von Dokumenten und Informationen, die sich auf Gesellschaften 

beziehen und aus Registern erlangt wurden, keine Legalisation oder eine ähnliche 

Förmlichkeit, wie etwa eine Apostille, verlangt wird. Der gleiche Ansatz sollte auch für 

Dokumente und Informationen, die über das System der Registervernetzung ausgetauscht 

werden (z. B. Vorabbescheinigungen), sowie für notarielle Urkunden oder 

Verwaltungsdokumente im Rahmen der in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

fallenden Verfahren gelten, die im grenzüberschreitenden Kontext verwendet werden. 

Zu diesen Verfahren gehören die Gründung von Gesellschaften und die Eintragung von 

Zweigniederlassungen in einem anderen Mitgliedstaat, grenzüberschreitende 

Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen. 
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(30) Um Betrug oder Fälschung zu verhindern, sollten die Behörden des Mitgliedstaats, in dem 

das Gesellschaftsdokument oder die Gesellschaftsinformationen vorgelegt werden, bei 

begründeten Zweifeln hinsichtlich ihres Ursprungs oder ihrer Echtheit die Möglichkeit 

haben, das Dokument oder die Informationen mittels des ausstellenden Registers oder des 

Registers in ihrem eigenen Mitgliedstaat zu überprüfen, die über das System der 

Registervernetzung Informationen über die Echtheit des Dokuments austauschen könnten. 

Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten der Kommission die E-Mail-Adresse als 

Kontaktstelle in ihrem Mitgliedstaat mitteilen. Ein solcher Informationsaustausch sollte 

zum gegenseitigen Vertrauen und zur Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im 

Binnenmarkt beitragen. 

(31) Die Errichtungsakte von Gesellschaften werden bisweilen in zwei oder mehr Sprachen 

abgefasst, von denen eine häufig eine Amtssprache der Union ist, die von einer möglichst 

großen Zahl grenzüberschreitender Nutzer weitgehend verstanden wird. Häufig 

veröffentlichen Gesellschaften auch freiwillig eine Übersetzung ihres Errichtungsakts in 

eine solche Sprache auf ihren Websites. Darüber hinaus sind immer mehr 

Gesellschaftsinformationen, die im Errichtungsakt enthalten sind, mithilfe mehrsprachiger 

Etiketten über das System der Registervernetzung getrennt verfügbar und leicht erkennbar. 

Gesellschaftsinformationen werden auch in Unternehmensregistern in einem 

maschinenlesbaren und durchsuchbaren Format oder als strukturierte Daten im Einklang 

mit der Richtlinie (EU) 2019/1151 gespeichert werden müssen, was die maschinelle 

Übersetzung solcher Daten erleichtern wird. Diese Entwicklungen erleichtern es, solche 

Gesellschaftsinformationen in grenzüberschreitenden Situationen einzusehen und zu 

verwenden, ohne dass eine ▌Übersetzung erforderlich ist. Daher zielt diese Richtlinie 

darauf ab, die grenzüberschreitende Verwendung von Gesellschaftsinformationen zu 

vereinfachen, indem die Zahl der Fälle verringert wird, in denen eine Übersetzung, 

insbesondere eine beglaubigte Übersetzung, ▌erforderlich ist. 
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(32) Beispielsweise sollten Behörden, die spezifische Informationen über eine Gesellschaft 

aus einem anderen Mitgliedstaat überprüfen müssen, zunächst die erforderlichen 

Informationen in der EU-Gesellschaftsbescheinigung oder über das System der 

Registervernetzung einsehen, anstatt die Übersetzung des gesamten Dokuments, das 

diese spezifischen Informationen enthält, zu verlangen. Dies würde das Recht der 

Mitgliedstaat nicht berühren, eine nicht beglaubigte Übersetzung in eine ihrer 

Amtssprachen zu verlangen, wenn sie das gesamte Dokument im Rahmen eines 

bestimmten Verfahrens benötigen. Was beglaubigte Übersetzungen betrifft, so sollten 

rechtliche Anforderungen für die Erstellung solcher Übersetzungen des Errichtungsakts 

oder anderer vom Unternehmensregister bereitgestellter Dokumente grundsätzlich auf 

das unbedingt Notwendige beschränkt werden und sollten beglaubigte Übersetzungen 

nur in bestimmten Fällen verlangt werden. Eine beglaubigte Übersetzung kann jedoch 

beispielsweise verlangt werden, wenn die Dokumente gemäß den Artikeln 21 und 32 der 

Richtlinie (EU) 2017/1132 durch ein Register offenzulegen sind oder wenn dies im 

Rahmen eines Gerichtsverfahrens erforderlich ist. 
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(33) Um die Transparenz zu erhöhen, den Zugang zu Gesellschaftsinformationen zu erleichtern 

und grenzüberschreitend stärker vernetzte öffentliche Verwaltungen im Binnenmarkt zu 

schaffen, ist es wichtig, die bereits funktionierenden Systeme der Registervernetzung auf 

Unionsebene, die wichtige Informationen über Gesellschaften enthalten, miteinander zu 

verbinden. Daher sollte das System der Registervernetzung (BRIS) mit dem durch die 

Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates18 in der durch die 

Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates19 geänderten 

Fassung eingerichteten EU-System zur Vernetzung der Register wirtschaftlicher 

Eigentümer (BORIS), das nationale zentrale Register mit Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften und anderen Rechtspersonen, 

Treuhandgesellschaften und anderen Arten von Rechtsvereinbarungen verbindet, und mit 

dem gemäß der Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates20 

eingerichteten EU-System zur Vernetzung der Insolvenzregister (IRI) verbunden werden. 

Die EUID sollte verwendet werden, um die Informationen über eine bestimmte 

Gesellschaft in diesen Systemen zu verbinden. Eine solche Verbindung zwischen den 

Systemen sollte sich jedoch nicht auf die Vorschriften und Anforderungen für den Zugang 

zu Informationen auswirken, die nach den einschlägigen Rahmen für die Einrichtung 

dieser Register und Vernetzungen festgelegt sind. Dies bedeutet beispielsweise, dass ein 

BRIS-Nutzer nur dann Zugang zum BORIS haben sollte, wenn er nach dessen jeweiligen 

Vorschriften und Anforderungen berechtigt ist, auf das BORIS zuzugreifen. 

                                                 
18 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

19 Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 
zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur 
Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, 
S. 43). 

20 Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 
über Insolvenzverfahren (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 19). 
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(34) Um Gesellschaften und insbesondere KMU zu helfen, ihre Geschäftstätigkeiten leichter 

grenzüberschreitend auszuweiten, sollte der Grundsatz der einmaligen Erfassung in Fällen 

weiterentwickelt werden, in denen Gesellschaften Zweigniederlassungen in einem anderen 

Mitgliedstaat eintragen. Ähnlich wie bei der grenzüberschreitenden Errichtung einer 

Tochtergesellschaft bedeutet die Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung 

in Bezug auf Zweigniederlassungen, dass die Informationen über die Gesellschaft, die die 

grenzüberschreitende Zweigniederlassung einträgt, von dem Register der 

Zweigniederlassung über das System der Registervernetzung elektronisch aus dem 

Register der Gesellschaft abgerufen werden sollten. Dieser Informationsaustausch wird – 

wie jeder andere Informationsaustausch zwischen Registern über das System der 

Registervernetzung – mittels sicherer Übermittlung zwischen nationalen Registern 

erfolgen, wodurch sichergestellt wird, dass die Informationen vertrauenswürdig sind und 

weder eine Beglaubigung noch eine Legalisation oder ähnliche Förmlichkeit erfordern 

sollten. Alternativ kann das Register der Zweigniederlassung auf Informationen über die 

Gesellschaft direkt über das System der Registervernetzung mittels des Europäischen E-

Justizportals oder im nationalen Register der Gründergesellschaft zugreifen. 

(35) Während Informationen über grenzüberschreitende Zweigniederlassungen von EU-

Kapitalgesellschaften bereits über das System der Registervernetzung verfügbar sind, sind 

Informationen über Zweigniederlassungen von Nicht-EU-Gesellschaften nicht verfügbar, 

selbst wenn sie bereits im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2017/1132 in nationalen 

Registern offengelegt werden. Um Interessenträgern den Zugang zu diesen Informationen 

auf Unionsebene zu erleichtern, sollten Informationen über solche Zweigniederlassungen 

von Gesellschaften aus Drittländern über das System der Registervernetzung verfügbar 

gemacht werden, und einige dieser Informationen sollten kostenlos sein, wie dies bereits bei 

grenzüberschreitenden Zweigniederlassungen von EU-Kapitalgesellschaften der Fall ist. 
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(36) Die Dokumente und Informationen über die Gesellschaft, einschließlich Informationen 

über gesetzliche Vertreter, zumindest über Komplementäre von Personengesellschaften 

sowie andere zur Vertretung einer Gesellschaft berechtigte Personen, sollten in 

Unternehmensregistern öffentlich verfügbar gemacht werden, um Rechtssicherheit im 

Geschäftsverkehr zwischen Gesellschaften und Dritten sicherzustellen. Insbesondere 

sollten Dritte wie etwa Gläubiger, Anleger und Geschäftspartner, aber auch Behörden und 

Gerichte, volle Rechtssicherheit in Bezug auf die Person haben, die benannt wurde, um im 

Namen der Gesellschaft zu handeln, und befugt ist, Verträge zu schließen oder im Namen 

der Gesellschaft Geschäfte zu tätigen. In einer Personengesellschaft sind Gesellschafter 

häufig ermächtigt, die Personengesellschaft gegenüber Dritten und in Gerichtsverfahren zu 

vertreten. Ebenso ist es zum Schutz Dritter erforderlich, dass – wenn alle Anteile einer 

Kapitalgesellschaft von einem einzigen Gesellschafter gehalten werden – die Identität 

dieses einzigen Gesellschafters, bei dem es sich um eine natürliche oder eine juristische 

Person handeln kann, der Öffentlichkeit im Unternehmensregister zugänglich gemacht 

wird, wenn solche Gesellschaften gegründet werden oder wenn sich der einzige 

Gesellschafter ändert. Da ein einziger Gesellschafter beispielsweise die Befugnisse der 

Hauptversammlung der Gesellschaft ausüben oder Verträge zwischen ihm und der von ihm 

vertretenen Gesellschaft schließen kann, sollten Dritte den einzigen Gesellschafter 

identifizieren können, um die Identität der Person zu kennen, die die Kontrolle über die 

Gesellschaft ausübt oder die Gesellschaft vertritt. Daher sollten solche Personen eindeutig 

identifiziert werden. 
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(37) Um das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern, benötigen Dritte nicht nur Zugang 

zu Informationen über Gesellschaften in ihrem eigenen Mitgliedstaat, sondern auch über 

Gesellschaften in einem anderen Mitgliedstaat. Ähnlich wie bei inländischen Situationen 

müssen Dritte Rechtssicherheit in Bezug auf die gesetzlichen Vertreter, Gesellschafter von 

Personengesellschaften und sonstige zur Vertretung einer Gesellschaft berechtigte 

Personen sowie in Bezug auf die einzigen Gesellschafter von Gesellschaften in einem 

anderen Mitgliedstaat haben. Daher sollten solche Informationen auf Unionsebene über das 

System der Registervernetzung verfügbar gemacht werden, das Zugang zu diesen 

Informationen in mehrsprachiger und vergleichbarer Weise bietet und somit das gleiche 

Schutzniveau für Dritte in grenzüberschreitenden Situationen sicherstellt. Um 

Rechtssicherheit hinsichtlich der Identität der gesetzlichen Vertreter, Gesellschafter von 

Personengesellschaften und anderer zur Vertretung einer Gesellschaft berechtigter 

Personen sowie einziger Gesellschafter sicherzustellen, müssen diese Personen eindeutig 

identifiziert werden können. In grenzüberschreitenden Situationen, in denen das System 

der Registervernetzung Zugang zu solchen Informationen über alle Kapitalgesellschaften 

und „Handelsgesellschaften“ bietet, ist es besonders wichtig, Sicherheit in Bezug auf die 

genaue Identität dieser Personen sicherzustellen. Da die nationalen Systeme bei der 

Identifizierung solcher Personen unterschiedliche Ansätze verfolgen, müssen die 

Kategorien personenbezogener Daten, auf die auf Unionsebene zugegriffen werden kann, 

harmonisiert werden. Während Vorname(n) und Nachname dieser Personen 

personenbezogene Daten darstellen, die dazu dienen, sie zu identifizieren, gewährleisten 

Vorname(n) und Nachname nicht in allen Fällen eine eindeutige Identifizierung, 

weswegen sie durch zusätzliche Informationen ergänzt werden müssen. Da bestimmte 

Namen – sowohl Vor- als auch Nachnamen und ihre Kombination – in Mitgliedstaaten 

häufig vorkommen und angesichts der Tatsache, dass beliebte Namen oft jährlichen Zyklen 

folgen und in der Folge viele Personen mit identischem Namen im selben Jahr geboren 

werden, wäre die alleinige Hinzufügung des Geburtsjahrs in dieser Hinsicht auch nicht 

ausreichend. Es ist daher notwendig und verhältnismäßig, von Registern zu verlangen, dass 

sie das vollständige Geburtsdatum oder gleichwertige Informationen für jene 

Mitgliedstaaten, die das vollständige Geburtsdatum nicht im nationalen Register 

erfassen, verfügbar machen, die es ermöglichen würden, gesetzliche Vertreter, 

▌Gesellschafter von Personengesellschaften und andere zur Vertretung einer Gesellschaft 

berechtigte Personen sowie einzige Gesellschafter eindeutig zu identifizieren. 
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(38) Die Mitgliedstaaten sollten personenbezogene Daten über gesetzliche Vertreter, 

Gesellschafter von Personengesellschaften und andere Personen, die zur Vertretung einer 

Gesellschaft berechtigt sind, sowie über einzige Gesellschafter, einschließlich der 

personenbezogenen Daten, die in den Registern öffentlich verfügbar zu machen sind, 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 verarbeiten. Die Kommission sollte 

personenbezogene Daten im Zusammenhang mit dieser Richtlinie gemäß der Verordnung 

(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates21 verarbeiten. Insbesondere 

sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission geeignete Datenschutzgarantien einführen, 

um sicherzustellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser 

Richtlinie auf das für die Verwirklichung ihrer Ziele erforderliche Maß beschränkt ist. 

                                                 
21 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG 
(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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(39) Um sicherzustellen, dass alle Unionsbürger die Vorteile der Verfügbarmachung von mehr 

Gesellschaftsinformationen in Unternehmensregistern nutzen können, ist es von 

wesentlicher Bedeutung, dass diese Informationen Menschen mit Behinderungen in 

zugänglichen Formaten bereitgestellt werden. Gemäß Artikel 9 des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen müssen die 

Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass Menschen mit 

Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Nutzern unter anderem auf Information und 

Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -

systemen, sowie auf andere Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlichkeit offenstehen 

oder für sie bereitgestellt werden, zugreifen können. In diesem Zusammenhang werden in 

der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates22 allgemeine 

Anforderungen an einen barrierefreien Zugang für Websites und mobile Anwendungen 

öffentlicher Stellen festgelegt, um sie für Nutzer, insbesondere Menschen mit 

Behinderungen, besser zugänglich zu machen und Interoperabilität zu fördern. Mit der 

Richtlinie (EU) 2016/2102 werden die Mitgliedstaaten ermutigt, ihre Anwendung auf 

private Stellen auszuweiten, die Einrichtungen und Dienste anbieten, die der Öffentlichkeit 

offenstehen oder für sie bereitgestellt werden. Darüber hinaus enthält die Richtlinie (EU) 

2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates23 Barrierefreiheitsanforderungen für 

bestimmte Produkte und Dienstleistungen, einschließlich ihrer Websites und damit 

zusammenhängender Informationen. Angesichts der Vielfalt der für die Verwaltung von 

Unternehmensregistern zuständigen Stellen – von Gerichten und Verwaltungsbehörden bis 

hin zu privaten Stellen – und der vielfältigen Tätigkeiten von Unternehmensregistern sollte 

geprüft werden, ob spezifische Maßnahmen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass 

Menschen mit Behinderungen in allen Mitgliedstaaten gleichberechtigt mit anderen 

Nutzern auf Gesellschaftsinformationen zugreifen können, die von den 

Unternehmensregistern bereitgestellt werden. 

                                                 
22 Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 

über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 

23 Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 
über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 
vom 7.6.2019, S. 70). 
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(40) Die Ziele dieser Richtlinie, nämlich den Umfang und die Verlässlichkeit der in 

Unternehmensregistern oder über das System der Registervernetzung verfügbaren 

Gesellschaftsdaten zu erhöhen und die direkte Nutzung der in Unternehmensregistern 

verfügbaren Gesellschaftsdaten bei der Gründung grenzüberschreitender 

Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften sowie bei anderen grenzüberschreitenden 

Tätigkeiten und Situationen zu ermöglichen, können von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden, sondern wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen 

besser auf Unionsebene verwirklicht werden. Die Union kann daher im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(41) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten24 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält der 

Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

                                                 
24 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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(42) Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Richtlinie vornehmen. Gemäß Nummer 22 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung sollte 

diese Evaluierung auf den fünf Kriterien der Effizienz, der Effektivität, der Relevanz, der 

Kohärenz und des Mehrwerts beruhen und die Grundlage für Folgenabschätzungen 

möglicher weiterer Maßnahmen bilden. Die Evaluierung sollte sich auf die praktischen 

Erfahrungen mit der EU-Gesellschaftsbescheinigung, der digitalen EU-Vollmacht, den 

verringerten Förmlichkeiten in grenzüberschreitenden Situationen für Gesellschaften, der 

Wirksamkeit von vorbeugenden Kontrollen und Rechtmäßigkeitsprüfungen und der 

Bereitstellung des Zugangs zu kostenlosen Informationen über das System der 

Registervernetzung sowie der Anwendung der Offenlegungsanforderungen für 

Personengesellschaften erstrecken. Informationen über den Hauptverwaltungssitz und 

den Hauptgeschäftssitz sind wichtig, um die Transparenz und damit die Rechtssicherheit 

in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen von Gesellschaften aus der Union zu erhöhen; 

daher sollte die Kommission prüfen, ob solche Informationen im nationalen Register 

offengelegt und über das System der Registervernetzung verfügbar gemacht werden 

sollten und wie diese Begriffe zu definieren sind, um ein einheitliches Verständnis in der 

gesamten Union sicherzustellen.  
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Darüber hinaus sollte die Kommission das Potenzial für eine sektorübergreifende 

Interoperabilität zwischen dem System der Registervernetzung ▌und anderen Systemen, 

die Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden bieten, 

beispielsweise in den Bereichen Steuern oder soziale Sicherheit oder dem nach der 

Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates25 eingerichteten 

technischen System für die einmalige Erfassung, prüfen, um grenzüberschreitend im 

Binnenmarkt stärker vernetzte öffentliche Verwaltungen zu schaffen26. Schließlich sollte 

die Kommission auch prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 

den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen in vollem Umfang Rechnung zu 

tragen, wenn sie auf Gesellschaftsinformationen zugreifen, die von den 

Unternehmensregistern bereitgestellt werden. Die Kommission sollte prüfen, ob der 

Anwendungsbereich der Bestimmungen zu Konzernen auf andere Kategorien oder 

Arten von Konzernen und andere Stellen ausgeweitet werden sollte und ob die 

Visualisierung der Konzernstruktur über das System der Registervernetzung öffentlich 

verfügbar gemacht werden sollte. Schließlich sollte die Kommission prüfen, ob 

Genossenschaften, die in vielen Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle spielen, unter 

Berücksichtigung ihrer Besonderheiten in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

aufgenommen werden sollten. 

                                                 
25 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 

2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, 
Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 

26 Siehe auch Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Maßnahmen für ein hohes Maß an Interoperabilität des öffentlichen Sektors in der 
Union (Gesetz über ein interoperables Europa) (COM(2022) 720 final), Mitteilung über 
eine gestärkte EU-Interoperabilitätspolitik im öffentlichen Sektor – Verknüpfung 
öffentlicher Dienste, Unterstützung der öffentlichen Politik und Schaffung öffentlichen 
Nutzens – Auf dem Weg zu einem „interoperablen Europa“ (COM(2022) 710 final). 
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(43) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 konsultiert und hat am 17. Mai 2023 eine Stellungnahme 

abgegeben27. 

(44) Die Richtlinie 2009/102/EG des Europäischen Parlaments und des Rates28 und die 

Richtlinie (EU) 2017/1132 sollten daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
27 ABl. … 
28 Richtlinie 2009/102/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 

auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts betreffend Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung mit einem einzigen Gesellschafter (ABl. L 258 vom 1.10.2009, S. 20). 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2009/102/EG 

Artikel 3 der Richtlinie 2009/102/EG erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Wird eine Gesellschaft durch die Vereinigung aller Anteile in einer Hand zur 

Einpersonengesellschaft, so muss diese Tatsache sowie die Identität des einzigen Gesellschafters in 

der Akte hinterlegt oder in das Register gemäß Artikel 16 Absätze 1 und 2 der Richtlinie (EU) 

2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates* eingetragen und über das System der 

Registervernetzung nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132 öffentlich verfügbar 

gemacht werden. 

Artikel 18 und Artikel 19 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132 gelten entsprechend. 

________________ 

* Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 
über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46).“ 
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Artikel 2 

Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 

Die Richtlinie (EU) 2017/1132 wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Titels I erhält folgende Fassung: 

„ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN SOWIE GRÜNDUNG UND FUNKTIONSWEISE 

VON GESELLSCHAFTEN“ 

2. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem zweiten Gedankenstrich wird folgender Gedankenstrich eingefügt: 

„– gemeinsame Regelungen zur vorbeugenden Kontrolle von 

Gesellschaftsinformationen“ 

b) Nach dem dritten Gedankenstrich wird folgender Gedankenstrich eingefügt: 

„– Offenlegungsanforderungen in Bezug auf Personengesellschaften“ 

3. In Titel I Kapitel II erhält die Überschrift des Abschnitts 2 folgende Fassung: 

„Nichtigkeit der Gesellschaft und Wirksamkeit ihrer Verpflichtungen“ 
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4. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die in diesem Abschnitt vorgeschriebenen Maßnahmen der Koordinierung gelten für 

die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf die in 

Anhang II aufgeführten Arten von Gesellschaften und, sofern angegeben, für die in 

Anhang IIB aufgeführten Arten von Gesellschaften entsprechend.“ 

5. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

Vorbeugende Kontrolle 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen zum Zeitpunkt der Gründung einer in den Anhängen II 

und IIB aufgeführten Gesellschaft eine vorbeugende administrative, gerichtliche 

oder notarielle Kontrolle – oder eine Kombination davon – des Errichtungsakts, der 

Satzung der Gesellschaft und etwaiger Änderungen dieser Dokumente vor. Diese 

Anforderung lässt nationale Rechtsvorschriften unberührt, die gemäß den 

Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten vorschreiben, dass diese Dokumente 

öffentlich beurkundet werden müssen. 

www.parlament.gv.at



 

 43 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Rechtsvorschriften für die Gründung der 

in den Anhängen II und IIB aufgeführten Gesellschaften ein Verfahren zur 

Rechtmäßigkeitsprüfung des Errichtungsakts einer Gesellschaft und, falls sie in 

einem gesonderten Akt enthalten ist, ihrer Satzung vorsehen. Die Mitgliedstaaten 

stellen sicher, dass eine solche Prüfung auch im Falle einer Änderung dieser 

Dokumente durchgeführt wird. 

Durch die Rechtmäßigkeitsprüfung wird zumindest festgestellt, dass 

a) die formalen Anforderungen an den Errichtungsakt und, falls sie in einem 

gesonderten Akt enthalten ist, die Satzung erfüllt sind und – sofern Muster 

verwendet werden – die korrekte Verwendung der Muster nach Artikel 13h 

überprüft wird, 

b) die vorgeschriebenen Mindestangaben enthalten sind, 

c) die wesentlichen rechtlichen Anforderungen erfüllt sind und 

d) die Einlage gemäß nationalem Recht geleistet wurde, sei es als Geld- oder 

Sachleistung. 

▌ 
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(3) Schreibt das nationale Recht für die Gründung – oder zum Zeitpunkt der 

Eintragung – der in Anhang IIB aufgeführten Gesellschaften die Erstellung von 

Errichtungsakten und Satzungen nicht vor, so umfasst das Verfahren zur 

Rechtmäßigkeitsprüfung die formale und inhaltliche Kontrolle der Dokumente 

oder Informationen, die nach nationalem Recht für den Antrag auf Eintragung 

dieser Gesellschaften in das Register erforderlich sind. 

▌ 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten sowohl für vollständig online erfolgende Verfahren als 

auch für andere Verfahren.“ 

6. In Titel I erhält die Überschrift des Kapitels III folgende Fassung: 

„Online-Verfahren und andere Verfahren (Gründung, Eintragung und Einreichung), 

Offenlegung und Register“ 

7. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Anwendungsbereich 

Die in diesem Abschnitt und in Abschnitt 1A vorgeschriebenen Maßnahmen der 

Koordinierung gelten für die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten in 

Bezug auf die in Anhang II aufgeführten Arten von Gesellschaften und, sofern angegeben, 

für die in den Anhängen I, IIA und IIB aufgeführten Arten von Gesellschaften.“ 
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8. In Artikel 13a werden die folgenden Nummern angefügt: 

„7. ‚Muttergesellschaft‘ eine Gesellschaft, die eine oder mehrere Tochtergesellschaften 

kontrolliert; 

8. ‚oberste Muttergesellschaft‘ eine Muttergesellschaft, die nicht von einer anderen 

Gesellschaft kontrolliert wird; 

9. ‚zwischengeschaltete Muttergesellschaft‘ eine dem Recht eines Mitgliedstaats 

unterliegende Muttergesellschaft, die nicht von einer anderen dem Recht eines 

Mitgliedstaats unterliegenden Gesellschaft kontrolliert wird und die keine oberste 

Muttergesellschaft ist; 

10. ‚Tochtergesellschaft‘ eine von einer Muttergesellschaft kontrollierte Gesellschaft; 

11. ‚Konzern‘ eine oberste Muttergesellschaft und alle ihre Tochtergesellschaften; 

12. ‚Legalisation‘ eine Förmlichkeit, durch die die Echtheit der Unterschrift eines 

Amtsträgers, die Funktion, in welcher die das Dokument unterzeichnende Person 

gehandelt hat, und gegebenenfalls die Echtheit des Siegels oder Stempels, mit dem 

das Dokument versehen ist, bestätigt wird; 

www.parlament.gv.at



 

 46 

13. ‚ähnliche Förmlichkeit‘ die Anbringung des im Apostilleübereinkommen 

vorgesehenen Echtheitszeichens.“ 

9. In Artikel 13b Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

▌ 

„c) eine gemäß der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates*+ bereitgestellte Brieftasche für die Europäische Digitale Identität. 

________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 im Hinblick auf die Schaffung 
des Rahmens für eine Europäische Digitale Identität (ABl. L, …, ELI: …).“ 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in Dokument PE 68/23 (2021/0136 (COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen und die entsprechende Fußnote vervollständigen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:68/23;Nr:68;Year:23&comp=68%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0136;Code:COD&comp=0136%7C2021%7C


 

 47 

10. Artikel 13c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Unterabsatz 1 gilt unbeschadet der Vorschriften über vorbeugende Kontrollen in 

Artikel 10.“ 

b) In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Unterabsatz 1 gilt unbeschadet der Artikel 16b, 16c, 16d und 16g.“ 

11. ▌Artikel 13f wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e) in Artikel 15 genannte Vorschriften über die Einreichung von Änderungen 

der Dokumente und Informationen in Registern und über die Aktualisierung 

dieser Informationen in Registern.“ 

▌ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Unterabsatz 1 genannten 

Informationen entsprechend auch Informationen über die in Anhang IIB 

aufgeführten Gesellschaften umfassen.“ 
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12. Artikel 13g wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌eine in Anhang II oder IIB 

aufgeführte Gesellschaft, die eine Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat 

gründet, nicht aufgefordert wird, die für das Gründungsverfahren relevanten 

Dokumente und Informationen bereitzustellen, die im Register des 

Mitgliedstaats, in dem jene Gesellschaft eingetragen ist, verfügbar sind. Das 

Register des Mitgliedstaats, in dem die Gesellschaft gegründet wird, hat diese 

Dokumente und Informationen im Wege des Informationsaustauschs über 

das in Artikel 22 genannte System der Registervernetzung abzurufen. Das 

Register kann auch die EU-Gesellschaftsbescheinigung nach Artikel 16b 

abrufen. Das Register des Mitgliedstaats, in dem die Gesellschaft gegründet 

wird, kann auch direkt auf solche Informationen und Dokumente zugreifen, 

die im System der Registervernetzung mittels des Portals oder im nationalen 

Register der Gründergesellschaft verfügbar sind. 

▌Ist eine Behörde, Person oder Stelle nach nationalem Recht mit der 

Bearbeitung von Aspekten der Gründung einer Gesellschaft betraut und sind 

die Dokumente und Informationen nach Unterabsatz 1 für die Wahrnehmung 

dieser Aufgabe erforderlich, so stellt das Register des Mitgliedstaats, in dem 

die Gesellschaft gegründet wird, dieser Behörde, Person oder Stelle die 

abgerufenen Dokumente und Informationen auf Anfrage bereit, es sei denn, 

diese Informationen sind über das System der Registervernetzung kostenlos 

öffentlich verfügbar.“ 

▌ 
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) die Anforderungen zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Zwecks der 

Gesellschaft gemäß nationalem Recht;“ 

ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) die Anforderungen zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Namens 

der Gesellschaft gemäß nationalem Recht;“ 

c) Absatz 4 Buchstabe a wird gestrichen. 

13. Artikel 13h Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

14. Artikel 13j wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Dokumente und Informationen, 

einschließlich etwaiger Änderungen daran, online bei dem Register eingereicht 

werden können, in dem die Gesellschaft eingetragen ist. Diese Anforderung gilt 

auch für die in Anhang IIB aufgeführten Gesellschaften.“ 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) ▌Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3 sowie Artikel 13g Absätze 2, 3, 4 und 5 gelten 

entsprechend für die Online-Einreichung von Dokumenten und Informationen. 

Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3 gelten für die in jenem Artikel genannten 

Dokumente.“ 

▌ 

15. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 13k 

Andere Formen der Gründung von Gesellschaften und der Einreichung 

(1) Die Vorschriften des Artikels 13c, des Artikels 13g Absatz 2a, des Artikels 13g 

Absatz 3 Buchstaben a, d, e und f, des Artikels 13g Absatz 4 Buchstaben b und c, 

des Artikels 13g Absätze 5 und 7 und des Artikels 28a Absatz 5a gelten 

entsprechend für andere, nicht vollständig online erfolgende Formen der 

Gründung der in den Anhängen II und IIB aufgeführten Gesellschaften. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Vorschriften zur Überprüfung der Identität 

der Antragsteller bei solchen anderen Formen der Gründung von Gesellschaften 

festgelegt werden. 
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(2) Artikel 10 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 13g Absätze 2, 3, 4 und 5 gelten 

entsprechend für jede andere, nicht vollständig online erfolgende Form der 

Einreichung von Dokumenten und Informationen durch die in den Anhängen II 

und IIB aufgeführten Gesellschaften. Artikel 10 Absätze 1 und 2 gelten für die in 

jenem Artikel genannten Dokumente.“ 

16. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift des Artikels 14 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 14 

Von Kapitalgesellschaften offenzulegende Dokumente und Informationen“ 

b) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

▌ 

„l) den Zweck der Gesellschaft mit einer Beschreibung ihrer Haupttätigkeit oder 

-tätigkeiten, die unter Verwendung des Codes der Statistischen Systematik 

der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) 

ausgedrückt werden können, sofern dieser Code gemäß anwendbarem 

nationalen Recht für die Zwecke des Registers verwendet wird und sofern der 

Zweck im nationalen Register erfasst ist.“ 
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17. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 14a 

Von Personengesellschaften offenzulegende Dokumente und Informationen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Anhang IIB aufgeführten Arten von 

Personengesellschaften zumindest die folgenden Dokumente und Informationen 

offenlegen müssen: 

a) Name der Personengesellschaft; 

b) Rechtsform der Personengesellschaft; 

c) Sitz der Personengesellschaft oder Gleichwertiges; 

▌ 

d) Eintragungsnummer der Personengesellschaft; 

e) Höchstbetrag der Haftung oder Einlage von Kommanditisten, sofern diese 

Informationen im nationalen Register erfasst sind; 

f) Errichtungsakt und, falls sie in einem gesonderten Akt enthalten ist, Satzung, sofern 

die Einreichung dieser Dokumente beim Register nach nationalem Recht 

vorgeschrieben ist; 
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g) etwaige Änderungen der unter Buchstabe f genannten Akte, einschließlich einer 

etwaigen Verlängerung der Dauer der Personengesellschaft, sofern ihre Dauer 

begrenzt ist; 

h) nach jeder Änderung des Errichtungsakts oder der Satzung nach Buchstabe f den 

vollständigen Wortlaut des Aktes oder der Satzung in der geltenden Fassung; 

i) Angaben zu den Gesellschaftern, Geschäftsführern oder sonstigen gesetzlichen 

Vertretern, die ermächtigt sind, die Personengesellschaft gegenüber Dritten und in 

Gerichtsverfahren zu vertreten, sowie Informationen dazu, ob diese Personen 

ermächtigt sind, die Personengesellschaft allein zu vertreten, oder gemeinschaftlich 

handeln müssen, oder, falls nicht anwendbar, Informationen über Art und Umfang 

der Ermächtigung der Gesellschafter, Geschäftsführer oder sonstigen Vertreter, die 

Personengesellschaft zu vertreten, sowie Angaben zu ihnen; 

j) falls abweichend von Buchstabe i, Angaben zu den Komplementären und bei 

Kommanditgesellschaften Angaben zu den Kommanditisten, sofern Angaben zu 

Letzteren im nationalen Register öffentlich verfügbar gemacht werden; 

k) Unterlagen der Rechnungslegung für jedes Geschäftsjahr, die gemäß den Richtlinien 

86/635/EWG und 91/674/EWG sowie der Richtlinie 2013/34/EU für jedes 

Geschäftsjahr veröffentlicht werden müssen; 
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l) Auflösung der Personengesellschaft, sofern diese Information im nationalen 

Register erfasst ist; 

m) eine etwaige gerichtliche Entscheidung, in der die Nichtigkeit der 

Personengesellschaft ausgesprochen wird, sofern diese Information im nationalen 

Register erfasst ist; 

n) Angaben zu den Liquidatoren sowie ihre Befugnisse, sofern diese nicht ausdrücklich 

und ausschließlich aus dem Gesetz oder der Satzung der Personengesellschaft 

hervorgehen, sofern diese Informationen im nationalen Register erfasst sind; 

o) ein etwaiger Abschluss einer Liquidation sowie in Mitgliedstaaten, in denen die 

Löschung aus dem Register Rechtswirkungen auslöst, eine etwaige solche Löschung, 

sofern diese Informationen im nationalen Register erfasst sind.“ 

▌ 

18. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Aktualisierte Register 

(1) Die Mitgliedstaaten müssen über Verfahren verfügen, mit denen sichergestellt wird, 

dass die in den Registern nach Artikel 16 gespeicherten Informationen über die in 

den Anhängen II und IIB aufgeführten Gesellschaften auf dem neuesten Stand 

gehalten werden. 
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(2) Diese Verfahren müssen zumindest Folgendes vorsehen: 

a) Änderungen der Dokumente und Informationen in Bezug auf die in den 

Anhängen II und IIB aufgeführten Gesellschaften sind innerhalb einer Frist 

von höchstens 15 Arbeitstagen ab dem Tag, an dem die Änderungen 

vorgenommen wurden, ▌beim Register einzureichen. Diese Frist gilt nicht für 

Änderungen der ▌in Artikel 14 Buchstabe f und Artikel 14a Buchstabe l 

genannten Unterlagen der Rechnungslegung. 

b) Änderungen der Dokumente und Informationen in Bezug auf die in den 

Anhängen II und IIB aufgeführten Gesellschaften werden gemäß Artikel 16 

Absatz 3 innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dem Tag der Erledigung aller 

für die Einreichung erforderlichen Formalitäten, einschließlich des Eingangs 

aller Dokumente und Informationen, die dem nationalen Recht entsprechen, in 

das Register eingetragen und offengelegt. Ausnahmsweise kann diese Frist 

um fünf Arbeitstage verlängert werden. 

▌ 

c) Zur Überprüfung spezifischer Gesellschaftsinformationen können Register 

andere einschlägige Behörden oder Register innerhalb des im nationalen Recht 

festgelegten Verfahrensrahmens konsultieren. 
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(3) Die Mitgliedstaaten müssen über Verfahren verfügen, um im Zweifelsfall zu 

überprüfen, ob Gesellschaften, die in den Registern gemäß Artikel 16 eingetragen 

sind, die Anforderungen erfüllen, um eingetragen zu bleiben. Die Vorschriften für 

diese Verfahren müssen die Möglichkeit für Gesellschaften vorsehen, die 

betreffenden Informationen innerhalb einer angemessenen Frist zu berichtigen, 

sicherstellen, dass der Status der Gesellschaften, z. B., ob sie geschlossen, aus dem 

Register gelöscht, abgewickelt, aufgelöst, in einem Insolvenzverfahren, 

wirtschaftlich aktiv oder inaktiv ist – im Sinne des nationalen Rechts und sofern in 

den nationalen Register erfasst –, im Register entsprechend aktualisiert wird, und in 

begründeten Fällen im Einklang mit dem nationalen Recht die Löschung von 

Gesellschaften aus dem Register ermöglichen.“ 

19. Artikel 16 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) In jedem Mitgliedstaat wird bei einem Zentral-, Handels- oder Gesellschaftsregister 

(im Folgenden ‚Register‘) für jede der dort eingetragenen Gesellschaften, die in den 

Anhängen II und IIB aufgeführt sind, eine Akte angelegt. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Anhängen II und IIB aufgeführten 

Gesellschaften eine EUID nach Nummer 9 des Anhangs der Durchführungsverordnung 

(EU) 2021/1042 der Kommission* haben, durch die sie bei der Kommunikation 

zwischen Registern über das gemäß Artikel 22 eingerichtete System der 

Registervernetzung (im Folgenden ‚System der Registervernetzung‘) eindeutig 

identifiziert werden können. Diese einheitliche Kennung besteht zumindest aus 

Elementen, die es ermöglichen, den Mitgliedstaat des Registers, das inländische 

Herkunftsregister und die Nummer der Gesellschaft in diesem Register zu 

identifizieren, sowie gegebenenfalls aus Merkmalen, um Fehler bei der 

Identifizierung zu vermeiden. 

________________ 

* Durchführungsverordnung (EU) 2021/1042 der Kommission vom 18. Juni 2021 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Spezifikationen und Verfahren für 
das System der Registervernetzung und zur Aufhebung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 der Kommission (ABl. L 225 vom 
25.6.2021, S. 7).“ 

20. In Artikel 16 wird folgender Absatz angefügt: 

„(7) Die Absätze 2, 3, 4, 5 und 6 dieses Artikels gelten für alle Dokumente und 

Informationen nach Artikel 14a. ▌“ 
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21. In Artikel 16a werden die folgenden Absätze angefügt: 

„(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vom Register bereitgestellte elektronische 

Kopien und Auszüge der Dokumente und Informationen mit der Brieftasche für die 

Europäische Digitale Identität nach der Verordnung (EU) 2024/…+ kompatibel sind. 

(6) Dieser Artikel gilt entsprechend für Kopien aller Dokumente und Informationen 

nach Artikel 14a oder eines Teils davon.“ 

22. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 16b 

EU-Gesellschaftsbescheinigung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 16 genannten Register die EU-

Gesellschaftsbescheinigung für die in den Anhängen II und IIB aufgeführten 

Gesellschaften ausstellen. Die EU-Gesellschaftsbescheinigung wird in allen 

Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt ihrer Ausstellung als ausreichender Nachweis für 

die Eintragung der Gesellschaft und für die in Absatz 2 bzw. 3 dieses Artikels 

aufgeführten Informationen anerkannt, die sich im Besitz des Registers befinden, in 

dem die Gesellschaft ▌eingetragen ist. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in Dokument PE 68/23 (2021/0136(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(2) Die EU-Gesellschaftsbescheinigung für die in Anhang II aufgeführten 

Kapitalgesellschaften enthält die folgenden Informationen, einschließlich des Tages, 

an dem die ▌EU-Gesellschaftsbescheinigung ausgestellt wurde: 

a) Name(n) der Gesellschaft; 

b) Rechtsform der Gesellschaft; 

c) Eintragungsnummer der Gesellschaft und Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen 

ist; 

d) EUID der Gesellschaft; 

e) Sitz der Gesellschaft; 

f) Kontaktadresse der Gesellschaft, z. B. E-Mail-Adresse oder Postanschrift; 

▌ 

g) Tag der Eintragung der Gesellschaft; 

h) Betrag des gezeichneten Kapitals, falls anwendbar; 
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i) Status der Gesellschaft, z. B., ob sie geschlossen, aus dem Register gelöscht, 

abgewickelt, aufgelöst, in einem Insolvenzverfahren, wirtschaftlich aktiv 

oder inaktiv ist, im Sinne des nationalen Rechts und sofern in den nationalen 

Registern erfasst; 

j) Vorname(n), Nachname und Geburtsdatum – oder gleichwertige 

Informationen, falls Letzteres im nationalen Register nicht erfasst ist – aller 

Personen, die als Organ oder Mitglied eines Organs ermächtigt sind, die 

Gesellschaft gegenüber Dritten und in Gerichtsverfahren zu vertreten, sowie 

Angaben dazu, ob diese Personen dies allein tun können oder gemeinschaftlich 

handeln müssen. 

Wenn es sich bei solchen Personen um juristische Personen handelt: Name 

der Gesellschaft, Rechtsform, EUID oder, falls die EUID nicht anwendbar 

ist, Eintragungsnummer; 

k) Zweck der Gesellschaft mit einer Beschreibung ihrer Haupttätigkeit oder -

tätigkeiten, die unter Verwendung des Codes der Statistischen Systematik der 

Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) ausgedrückt 

werden können, sofern dieser Code gemäß anwendbarem nationalen Recht 

für die Zwecke des Registers verwendet wird und sofern der Zweck im 

nationalen Register erfasst ist; 

l) Dauer der Gesellschaft, sofern ihre Dauer begrenzt ist; 

m) Angaben zur Website der Gesellschaft, sofern solche Angaben im nationalen 

Register erfasst sind. 
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(3) Die EU-Gesellschaftsbescheinigung für die in Anhang IIB aufgeführten 

Personengesellschaften enthält die in Absatz 2 Buchstaben e, j und h dieses Artikels 

genannten Informationen, einschließlich des Tages, an dem die ▌EU-

Gesellschaftsbescheinigung ausgestellt wurde. 

Darüber hinaus müssen die folgenden Informationen enthalten sein: 

a) Sitz der Personengesellschaft oder Gleichwertiges; 

b) Betrag der Höchsthaftung oder Einlagen von Kommanditisten, sofern diese 

Informationen im nationalen Register erfasst sind; 

c) Vorname(n), Nachname und Geburtsdatum – oder gleichwertige 

Informationen, falls Letzteres im nationalen Register nicht erfasst ist – der 

Gesellschafter, Geschäftsführer oder sonstigen gesetzlichen Vertreter, die 

ermächtigt sind, die Personengesellschaft gegenüber Dritten und in 

Gerichtsverfahren zu vertreten, oder, falls nicht anwendbar, Informationen 

über Art und Umfang der Ermächtigung der Gesellschafter, Geschäftsführer 

oder sonstigen Vertreter, die Personengesellschaft zu vertreten, sowie 

Angaben zu ihnen. 

Wenn es sich bei solchen Personen um juristische Personen handelt: Name 

der Gesellschaft, Rechtsform, EUID oder, falls die EUID nicht anwendbar 

ist, Eintragungsnummer; 
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d) falls abweichend von Buchstabe c, Vorname(n), Nachname und 

Geburtsdatum – oder gleichwertige Informationen, falls Letzteres im 

nationalen Register nicht erfasst ist – der Komplementären und bei 

Kommanditgesellschaften der Kommanditisten, sofern [solche/die 

vorgenannten] Informationen über Kommanditisten im nationalen Register 

öffentlich verfügbar gemacht werden. 

Wenn es sich bei solchen Personen um juristische Personen handelt: Name 

der Gesellschaft, Rechtsform, EUID oder, falls die EUID nicht anwendbar 

ist, Eintragungsnummer. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die EU-Gesellschaftsbescheinigung von dem 

in Artikel 16 genannten Register nach Beantragung auf Papier oder in elektronischer 

Form bei dem Register erlangt werden kann. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die elektronische Fassung der EU-

Gesellschaftsbescheinigung auch über das System der Registervernetzung erlangt 

werden kann. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede in den Anhängen II und IIB 

aufgeführte Gesellschaft ihre EU-Gesellschaftsbescheinigung in elektronischem 

Format kostenlos erlangen kann, es sei denn, dies führt zu einer ernsthaften 

Beeinträchtigung der Finanzierung der Unternehmensregister; in jedem Fall muss 

jede Gesellschaft ihre EU-Gesellschaftsbescheinigung mindestens einmal pro 

Kalenderjahr kostenlos erlangen können. 
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In jedem Fall dürfen die Gebühren für die Erlangung der EU-

Gesellschaftsbescheinigung, sei es auf Papier oder in elektronischer Form, die 

dadurch verursachten Verwaltungskosten nicht übersteigen, einschließlich der 

Kosten für die Entwicklung und Wartung der Register. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vom Register in elektronischem Format 

bereitgestellte EU-Gesellschaftsbescheinigung über Vertrauensdienste nach der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 authentifiziert wird, damit gewährleistet ist, dass sie 

vom Register bereitgestellt wurde und dass ihr Inhalt eine gleichlautende Kopie der 

im Besitz des Registers befindlichen Informationen ist oder mit den darin enthaltenen 

Informationen übereinstimmt. Sie muss zudem mit der Brieftasche für die 

Europäische Digitale Identität nach der Verordnung (EU) 2024/…+ kompatibel sein. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vom Register in Papierform 

bereitgestellte EU-Gesellschaftsbescheinigung das Ausstellungdatum sowie das 

Siegel oder den Stempel des Registers oder ein gleichwertiges Mittel enthält, damit 

bescheinigt wird, dass ihr Inhalt eine gleichlautende Kopie der im Besitz des 

Registers befindlichen Informationen ist oder mit den darin enthaltenen 

Informationen übereinstimmt, und dass sie eine eindeutige Protokoll- oder 

Kennnummer oder ein ähnliches Merkmal aufweist, das die elektronische 

Überprüfung des Ursprungs und der Echtheit des Dokuments ermöglicht ▌. 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in Dokument PE 68/23 (2021/0136(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(8) Die Kommission veröffentlicht das Muster für die EU-Gesellschaftsbescheinigung 

auf dem Portal in allen Amtssprachen der Union. 

Artikel 16c 

Digitale EU-Vollmacht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Anhängen II und IIB aufgeführten 

Gesellschaften zur Durchführung von Verfahren in einem anderen Mitgliedstaat im 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie – insbesondere der Gründung von 

Gesellschaften, der Eintragung oder Schließung von Zweigniederlassungen, 

grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen – ein 

Muster für die digitale EU-Vollmacht gemäß diesem Artikel verwenden können, um 

eine Person zur Vertretung der Gesellschaft zu ermächtigen. 

Die digitale EU-Vollmacht wird gemäß nationalen rechtlichen und formalen 

Anforderungen erstellt, geändert und widerrufen. Die nationalen Anforderungen für 

die Erstellung, Änderung oder Widerrufung der digitalen EU-Vollmacht umfassen 

zumindest die Überprüfung der Identität, der Rechtsfähigkeit und der Befugnis zur 

Vertretung der Gesellschaft der Person, die die Vollmacht erteilt, ändert oder 

widerruft, durch Gerichte, Notare oder andere zuständige Behörden. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die digitale EU-Vollmacht über 

Vertrauensdienste nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 authentifiziert wird und 

dass ihre Erteilung, Änderung oder Widerrufung für die Verwendung mit der 

Brieftasche für die Europäische Digitale Identität nach der Verordnung (EU) 

2024/…+ kompatibel ist. 

▌ 

(2) Die digitale EU-Vollmacht wird als Nachweis dafür anerkannt, dass die ermächtigte 

Person gemäß dem Dokument zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die ▌digitale EU-Vollmacht, 

etwaige Änderungen der Vollmacht und eine etwaige Widerrufung bei einem 

Register einzureichen sind. In einem solchen Fall dürfen die für den Zugang zu 

den Informationen über die Vollmacht erhobenen Gebühren die dadurch 

verursachten Verwaltungskosten nicht übersteigen, einschließlich der Kosten für 

die Entwicklung und Wartung des Registers. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in Dokument PE 68/23 (2021/0136(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(4) Die Kommission veröffentlicht das Muster für die digitale EU-Vollmacht auf dem 

Portal in allen Amtssprachen der Union. Das Muster wird in einem 

Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe g festgelegt. Es 

umfasst zumindest Datenfelder über den Umfang der Vertretung, die zur 

Vertretung der Gesellschaft ermächtigte Person und die Art der Vertretung. 

▌ 

Artikel 16d 

Befreiung von der Legalisation und jeglichen ähnlichen Förmlichkeiten 

(1) Sollen Kopien und Auszüge von Dokumenten und Informationen, die von einem in 

Artikel 16 genannten Register bereitgestellt und beglaubigt wurden, einschließlich 

beglaubigter Übersetzungen, in einem anderen Mitgliedstaat vorgelegt werden, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sie von jeder Form der Legalisation und 

jeglichen ähnlichen Förmlichkeiten befreit sind. 

Dieser Absatz gilt für elektronische Kopien und Auszüge von Dokumenten und 

Informationen, einschließlich beglaubigter Übersetzungen, sofern sie gemäß 

Artikel 16a Absatz 4 authentifiziert wurden, und für papiergestützte Exemplare, 

sofern sie das Ausstellungsdatum sowie das Siegel oder den Stempel des Registers 

oder ein gleichwertiges Mittel enthalten und ▌eine eindeutige Protokoll- oder 

Kennnummer oder ein ähnliches Merkmal aufweisen, das die elektronische 

Überprüfung des Ursprungs und der Echtheit des Dokuments ermöglicht. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Artikel 16b ausgestellte EU-

Gesellschaftsbescheinigung, die digitale EU-Vollmacht nach Artikel 16c und die 

gemäß den Artikeln 86n, 127a und 160n übermittelten Vorabbescheinigungen von 

der Legalisation und jeglichen ähnlichen Förmlichkeiten befreit sind. 

(3) Sind notarielle Urkunden, Verwaltungsdokumente, deren beglaubigte Kopien und 

Übersetzungen, die in einem Mitgliedstaat im Rahmen der Verfahren dieser 

Richtlinie ausgestellt wurden, in einem anderen Mitgliedstaat vorzulegen, so stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass sie von jeder Form der Legalisation und jeglichen 

ähnlichen Förmlichkeiten befreit sind. 

Dieser Absatz gilt für elektronische notarielle Urkunden, Verwaltungsdokumente, 

deren beglaubigte Kopien und Übersetzungen, sofern sie über Vertrauensdienste 

nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 authentifiziert wurden, und für 

papiergestützte Exemplare, sofern sie ▌eine eindeutige Protokoll- oder Kennnummer 

oder ein ähnliches Merkmal aufweisen, das die elektronische Überprüfung des 

Ursprungs und der Echtheit des Dokuments ermöglicht. ▌ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=


 

 68 

Artikel 16e 

Schutzvorkehrungen bei begründeten Zweifeln hinsichtlich Ursprung oder Echtheit 

(1) Haben die Behörden eines anderen Mitgliedstaats, denen die Kopien und Auszüge 

von Dokumenten und Informationen, die von einem Register gemäß Artikel 16d 

Absatz 1 bereitgestellt und beglaubigt wurden, oder die gemäß Artikel 16b 

ausgestellte EU-Gesellschaftsbescheinigung vorgelegt werden, begründete Zweifel 

hinsichtlich Ursprung oder Echtheit, einschließlich der Identität des Siegels oder 

Stempels, oder haben sie Grund zu der Annahme, dass das Dokument gefälscht oder 

manipuliert wurde, so können sie ein Ersuchen um Informationen stellen, und zwar 

bei der Kontaktstelle 

a) in Verbindung mit dem Register, das diese Kopien und Auszüge von 

Dokumenten und Informationen bereitgestellt hat, oder 

b) in Verbindung mit dem Register des Mitgliedstaats der Behörde, in dem die 

Kopien und Auszüge von Dokumenten und Informationen vorgelegt wurden. 

Das betreffende Register überprüft über das System der Registervernetzung die 

Echtheit dieser Kopien und Auszüge von Dokumenten und Informationen bei 

dem Register, das sie bereitgestellt hat. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die zuständige(n) Kontaktstelle(n) mit. 
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(2) Ersuchen um Informationen nach Absatz 1 enthalten die Gründe, aus denen die 

Behörde Zweifel an Ursprung oder Echtheit des Dokuments hat, einschließlich 

zumindest der Unmöglichkeit, den Auszug mittels elektronischer 

Überprüfungsmethoden zu authentifizieren. Jedem Ersuchen ist die Kopie oder der 

Auszug des betreffenden Dokuments und der betreffenden Informationen, die 

elektronisch übermittelt wurden, beizufügen. 

▌Ersuchen, die den Anforderungen dieses Absatzes nicht entsprechen, werden ohne 

Prüfung abgewiesen, und die Kontaktstelle unterrichtet die ersuchende Behörde über 

die Abweisung. 

(3) Die Kontaktstellen beantworten Ersuchen um Informationen nach Absatz 1 innerhalb 

einer Frist von höchstens fünf Arbeitstagen. 

(4) Die ersuchende Behörde kann nur dann entscheiden, die Kopien und Auszüge von 

Dokumenten und Informationen nicht anzuerkennen, wenn deren Ursprung oder 

Echtheit von dem Register, bei dem sie gemäß Absatz 2 um Informationen ersucht, 

nicht bestätigt wird. In einem solchen Fall teilt die ersuchende Behörde denjenigen, 

die solche Dokumente und Informationen vorgelegt haben, diese Entscheidung 

unverzüglich, spätestens jedoch zehn Arbeitstage nach Eingang der Antwort der 

Kontaktstelle, mit. 
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Artikel 16f 

Schutzvorkehrungen bei begründeten Zweifeln hinsichtlich Missbrauch oder Betrug 

(1) Wenn dies aus Gründen des öffentlichen Interesses zur Verhinderung von 

Missbrauch oder Betrug gerechtfertigt ist, können die Behörden eines anderen 

Mitgliedstaats ausnahmsweise und auf Einzelfallbasis bei begründetem Verdacht 

auf Betrug oder Missbrauch die Anerkennung von Informationen oder 

Dokumenten über eine Gesellschaft aus einem Register in einem anderen 

Mitgliedstaat als Nachweis für die Eintragung einer Gesellschaft oder deren 

Fortbestehen oder als Nachweis für die spezifischen Gesellschaftsinformationen, 

die Gegenstand des Verdachts auf Betrug oder Missbrauch sind, ablehnen. 

(2) In solchen Fällen konsultieren die Behörden das Register, das die Informationen 

oder das Dokument bereitgestellt hat. Werden die Informationen oder das 

Dokument in einem Mitgliedstaat gemäß diesem Artikel nicht anerkannt, so 

unterrichten die Behörden das Register, das diese Informationen oder Dokumente 

bereitgestellt hat. 

(3) Dieser Artikel lässt die Anwendung des Artikels 16 Absatz 5 und die Möglichkeit 

der zuständigen Behörden unberührt, das Register, aus dem die Informationen 

oder das Dokument stammen, zu benachrichtigen, wenn sie der Auffassung sind, 

dass die ihnen bereitgestellten Informationen oder das ihnen bereitgestellte 

Dokument unbeabsichtigte redaktionelle oder sonstige offensichtliche Fehler 

enthalten könnte, um eine mögliche Berichtigung zu erwirken, bevor sie sich auf 

die Informationen oder das Dokument stützen, einschließlich für Eintragungen in 

ihr eigenes Register. 
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Artikel 16g 

Befreiung von der Übersetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten streben an, keine Übersetzung von Kopien oder Auszügen von 

Dokumenten zu verlangen, die vom Register eines anderen Mitgliedstaats 

bereitgestellt werden ▌, einschließlich in den in Artikel 13g Absatz 2a und 

Artikel 28a Absatz 5a genannten Situationen, wenn die benötigten spezifischen 

Informationen über eine Gesellschaft zugänglich sind und eingesehen werden 

können, und zwar 

a) ▌in der EU-Gesellschaftsbescheinigung nach Artikel 16b oder 

b) ▌über das System der Registervernetzung, und durch erläuternde Hinweise 

nach Artikel 18 identifizierbar sind. ▌ 

▌ 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für den Fall, dass 

der Errichtungsakt und, falls sie in einem gesonderten Akt enthalten ist, die Satzung 

sowie andere Dokumente, die von den in Artikel 16 genannten Registern 

bereitgestellt werden, in einem anderen Mitgliedstaat vorzulegen sind, eine 

beglaubigte Übersetzung nur dann verlangt werden darf, wenn dies durch den 

Verwendungszweck des Dokuments gerechtfertigt ist, etwa aufgrund einer 

Offenlegungspflicht oder der Vorlage in einem Gerichtsverfahren, und wenn dies 

unbedingt erforderlich ist. 

(3) Der vorliegende Artikel gilt unbeschadet der Artikel 21 und 32.“ 
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23. In Artikel 17 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Dieser Artikel gilt auch für die Informationen über Personengesellschaften nach 

Artikel 14a.“ 

24. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 18 

Verfügbarkeit von elektronischen Kopien von Dokumenten und Informationen 

(1) Elektronische Kopien der Dokumente und Informationen nach den Artikeln 14 und 

14a werden ebenfalls über das System der Registervernetzung öffentlich verfügbar 

gemacht. Die Mitgliedstaaten können Dokumente und Informationen nach den 

Artikeln 14 und 14a auch für Arten von Gesellschaften, die nicht in den Anhängen II 

und IIB aufgeführt sind, verfügbar machen. 

Artikel 16a Absätze 3, 4 und 5 gilt entsprechend auch für elektronische Kopien der 

Dokumente und Informationen, die über das System der Registervernetzung 

öffentlich verfügbar gemacht werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Dokumente und Informationen nach den 

Artikeln 14 und 14a, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 19a Absatz 2 sowie Artikel 19b 

über das System der Registervernetzung in einem standardisierten Nachrichtenformat 

verfügbar und in elektronischer Form zugänglich sind. Die Mitgliedstaaten stellen 

ferner sicher, dass Mindeststandards für die Sicherheit der Datenübermittlung 

geachtet werden. 
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(3) Die Kommission stellt einen Suchdienst in allen Amtssprachen der Union zu in den 

Mitgliedstaaten eingetragenen Gesellschaften bereit, um Folgendes über das Portal 

verfügbar zu machen: 

a) die Dokumente und Informationen nach den Artikeln 14, 14a, ▌Artikel 19 

Absatz 2, Artikel 19a Absatz 2 sowie Artikel 19, einschließlich für Arten von 

Gesellschaften, die nicht in den Anhängen II und IIB aufgeführt sind, wenn 

solche Dokumente von den Mitgliedstaaten verfügbar gemacht werden; ▌ 

b) die Dokumente und Informationen nach den Artikeln 86g, 86n, 86p, 123, 127a, 

130, 160g, 160n und 160p; 

c) die erläuternden Hinweise, die in allen Amtssprachen der Union verfügbar sind und 

in denen diese Informationen und die Arten dieser Dokumente aufgeführt sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Vorname(n), Nachname und Geburtsdatum – 

oder gleichwertige Informationen, falls Letzteres im nationalen Register nicht 

erfasst ist – der in Artikel 14 Buchstabe d, Artikel 14a Buchstaben i und j, Artikel 19 

Absatz 2 Buchstabe g, Artikel 19a Absatz 2 Buchstabe g, Artikel 30 Absatz 1 

Buchstabe e sowie Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe f genannten Personen, sofern es 

sich bei diesen Personen um natürliche Personen handelt, über das System der 

Vernetzung von Unternehmensregistern öffentlich verfügbar gemacht werden. 
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Handelt es sich bei solchen Personen um juristische Personen, so sind Name der 

Gesellschaft, Rechtsform, EUID oder, falls die EUID nicht anwendbar ist, 

Eintragungsnummer über das System der Vernetzung von Unternehmensregistern 

öffentlich verfügbar zu machen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Vorname(n), Nachname und Geburtsdatum – 

oder gleichwertige Informationen, falls Letzteres im nationalen Register nicht 

erfasst ist – der in Artikel 3 der Richtlinie 2009/102/EG genannten Personen, sofern 

es sich bei diesen Personen um natürliche Personen handelt, über das System der 

Vernetzung von Unternehmensregistern öffentlich verfügbar gemacht werden. 

Handelt es sich bei solchen Personen um juristische Personen, so sind Name der 

Gesellschaft, Rechtsform, EUID oder, falls die EUID nicht anwendbar ist, 

Eintragungsnummer über das System der Vernetzung von Unternehmensregistern 

öffentlich verfügbar zu machen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Register, Behörden, Personen oder 

Stellen, die nach nationalem Recht mit der Bearbeitung von Aspekten der unter diese 

Richtlinie fallenden Verfahren betraut sind, keine personenbezogenen Daten 

speichern, die über das System der Registervernetzung für die Zwecke der Artikel 

13g, 28a und 30a übermittelt werden, es sei denn, Unionsrecht oder nationales Recht 

sieht etwas anderes vor.“ 
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25. In Artikel 19 Absatz 2 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„i) die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer der Gesellschaft während des 

Geschäftsjahres, sofern nationales Recht vorschreibt, dass diese Information im 

Abschluss der Gesellschaft verfügbar gemacht wird, und ab dem Zeitpunkt, zu dem 

diese Information extrahiert werden kann.“ 

26. Artikel 19 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass die unter den Buchstaben d, f und i 

genannten Informationen ausschließlich den Behörden anderer Mitgliedstaaten 

kostenlos verfügbar gemacht werden.“ 

27. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 19a 

Gebühren für Dokumente und Informationen in Bezug auf Personengesellschaften 

(1) Die für die Erlangung der Dokumente und Informationen nach Artikel 14a über das 

System der Registervernetzung erhobenen Gebühren dürfen die dadurch 

verursachten Verwaltungskosten nicht übersteigen, einschließlich der Kosten für die 

Entwicklung und Wartung der Register. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die folgenden Informationen und Dokumente 

über die in Anhang IIB aufgeführten Gesellschaften über das System der 

Registervernetzung kostenlos verfügbar sind: 

a) Name und Rechtsform der Personengesellschaft; 

b) Sitz der Personengesellschaft und Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen ist; 

c) Eintragungsnummer und EUID der Personengesellschaft; 

d) Angaben zur Website der Personengesellschaft, sofern solche Angaben im 

nationalen Register erfasst sind; 

e) Status der Personengesellschaft, z. B., ob sie geschlossen, aus dem Register 

gelöscht, abgewickelt, aufgelöst, wirtschaftlich aktiv oder inaktiv ist, im Sinne 

des nationalen Rechts und sofern in den nationalen Registern erfasst; 

f) Zweck der Personengesellschaft, sofern in nationalen Registern erfasst; 

g) Angaben zu Gesellschaftern, Geschäftsführern oder sonstigen gesetzlichen 

Vertretern, die ermächtigt sind, die Personengesellschaft gegenüber Dritten 

und in Gerichtsverfahren zu vertreten, sowie Informationen dazu, ob diese zur 

Vertretung der Personengesellschaft ermächtigten Personen dies allein tun 

können oder gemeinschaftlich handeln müssen, oder, falls nicht anwendbar, 

Informationen über Art und Umfang der Ermächtigung der Gesellschafter, 

Geschäftsführer oder sonstigen Vertreter, die Personengesellschaft zu 

vertreten, sowie Angaben zu ihnen; 
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h) Informationen über von der Personengesellschaft in anderen Mitgliedstaaten 

eingerichtete Zweigniederlassungen, einschließlich des Namens, der 

Eintragungsnummer, der EUID und des Mitgliedstaats, in dem die 

Zweigniederlassung eingetragen ist. 

(3) Der Austausch von Informationen über das System der Registervernetzung ist für 

die Register kostenlos. 

(4) Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass die in Absatz 2 Buchstaben d und f 

genannten Informationen ausschließlich den Behörden anderer Mitgliedstaaten 

kostenlos verfügbar gemacht werden. 

Artikel 19b 

Informationen über Konzerne 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für jene Konzerne, für die in Anhang II 

oder IIB aufgeführte Muttergesellschaften konsolidierte Abschlüsse gemäß den 

Artikeln 21 bis 29 der Richtlinie 2013/34/EU erstellen und veröffentlichen müssen, 

die folgenden Informationen über das System der Registervernetzung kostenlos 

verfügbar sind: 

a) i) Name, Rechtsform und EUID der dem Recht eines Mitgliedstaats 

unterliegenden obersten Muttergesellschaft, die den konsolidierten 

Abschluss erstellt hat, und der Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen ist, oder 
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ii) für den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft dem Recht eines 

Drittlands unterliegt, entweder der Name dieser obersten 

Muttergesellschaft, die den konsolidierten Abschluss erstellt hat, das 

Drittland, in dem sie eingetragen ist, und, sofern verfügbar, die 

Eintragungsnummer und der Name des Registers oder alternativ für 

den Fall, dass die zwischengeschaltete Gesellschaft den konsolidierten 

Abschluss erstellt hat, Name, Rechtsform und EUID dieser 

zwischengeschalteten Muttergesellschaft und der Mitgliedstaat, in dem 

sie eingetragen ist, und 

b) für jede dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegende Tochtergesellschaft die 

Informationen gemäß Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 

2013/34/EU und Artikel 19 Absatz 2 Buchstaben a bis c und Artikel 19a 

Absatz 2 Buchstaben a bis c der vorliegenden Richtlinie und 

c) für jede dem Recht eines Drittlands unterliegende Tochtergesellschaft die 

Informationen gemäß Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 

2013/34/EU; in diesem Zusammenhang umfassen die Informationen über den 

Sitz das Drittland, in dem die Tochtergesellschaft ihren Sitz hat, und, sofern 

verfügbar, auch die Eintragungsnummer und den Namen des Registers. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in Absatz 1 genannten 

Informationen den Anteil am Kapital umfassen, der zwischen der obersten 

Muttergesellschaft und jeder der Tochtergesellschaften gehalten wird. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Informationen im Einklang mit neuen Informationen, die in nachfolgenden 

Abschlüssen enthalten sind, aktualisiert werden.“ 

28. In Artikel 21 wird folgender Absatz angefügt: 

„(5) Dieser Artikel findet auf Artikel 14a Anwendung.“ 

29. In Artikel 22 wird folgender Absatz angefügt: 

„(7) Gemäß Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe f stellt die Kommission Verbindungen 

zwischen dem System der Registervernetzung, dem System zur Vernetzung der 

Register wirtschaftlicher Eigentümer nach Artikel 30 Absatz 10 und Artikel 31 

Absatz 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

und dem System zur Vernetzung der Insolvenzregister nach Artikel 25 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates** her. 
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Mit der Herstellung von Verbindungen gemäß Unterabsatz 1 dürfen die Vorschriften 

und Anforderungen in Bezug auf den Zugang zu den Informationen, die in den 

einschlägigen Rahmen für die Einrichtung dieser Register und Vernetzungen 

festgelegt sind, nicht geändert oder umgangen werden. 

________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

** Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 19).“ 

30. In Artikel 24 werden die folgenden Absätze angefügt: 

„(2) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten auch Folgendes: 

a) die genaue Liste der Daten und die technischen Spezifikationen zur Festlegung 

der Methoden für den Abruf von Informationen zwischen dem Register der 

Gründergesellschaft und dem Register der Gesellschaft, die gemäß Artikel 13g 

Absatz 2a gegründet wird, sowie zwischen dem Register der Gesellschaft und 

dem Register der Zweigniederlassung gemäß Artikel 28a Absatz 5; 
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b) die genaue Liste der Daten, die Verwendung erläuternder Hinweise und die 

technischen Spezifikationen zur Festlegung der Informationen nach 

Artikel 14a, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 19a Absatz 2 sowie Artikel 19b, die 

über das System der Registervernetzung verfügbar zu machen sind; 

▌ 

c) die technischen Standards und die Taxonomie für die gemäß Artikel 16 

Absatz 6 einzureichenden Dokumente und Informationen unter 

Berücksichtigung der technischen Standards, die bereits in Registern der 

Mitgliedstaaten verwendet werden; 

d) die technischen Spezifikationen, einschließlich der Kompatibilität mit der 

Brieftasche für die Europäische Digitale Identität nach der Verordnung 

(EU) 2024/…+, sowie die Taxonomie und die mehrsprachigen Muster für die 

EU-Gesellschaftsbescheinigung nach Artikel 16b; 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in Dokument PE 68/23 (2021/0136(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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e) die technischen Spezifikationen, einschließlich der Kompatibilität mit der 

Brieftasche für die Europäische Digitale Identität nach der Verordnung 

(EU) 2024/…+ sowie die Taxonomie und das mehrsprachige Muster für die 

digitale EU-Vollmacht nach Artikel 16c; 

f) die technischen Spezifikationen und die genaue Liste der Daten zur Festlegung 

der gegenseitigen Zugänglichkeit zwischen Vernetzungen nach Artikel 22 

Absatz 7, einschließlich der Verwendung der gemäß Artikel 16 zugewiesenen 

einheitlichen Kennung für Gesellschaften; 

g) die technischen Spezifikationen und die genaue Liste der Daten zur Festlegung 

der Überprüfung nach Artikel 16e Absatz 1 Buchstabe b. 

(3) Die Kommission erlässt die Durchführungsrechtsakte gemäß Absatz 2 bis zum … 

[letzter Tag des 18. Monats nach Inkrafttreten dieser Richtlinie]. 

(4) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 164 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.“ 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in Dokument PE 68/23 (2021/0136(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:68/23;Nr:68;Year:23&comp=68%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0136;Code:COD&comp=0136%7C2021%7C


 

 83 

31. In Artikel 26 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Dieser Artikel gilt entsprechend für die in Anhang IIB aufgeführten Gesellschaften.“ 

32. Artikel 28 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 28 

Maßregeln 

Die Mitgliedstaaten sehen wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Maßregeln 

zumindest für den Fall vor, dass 

a) die Offenlegung der Dokumente und Informationen gemäß den Artikeln 14 und 14a 

unterbleibt; 

b) Änderungen nicht innerhalb der in Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a festgelegten 

Frist eingereicht werden; 

c) die in Artikel 26 vorgesehenen obligatorischen Informationen in Geschäftspapieren 

oder auf der Website einer Gesellschaft fehlen. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

diese Maßregeln durchgesetzt werden.“ 
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33. Artikel 28a Absatz 4 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der zur Eintragung der 

Zweigniederlassung vorgelegten Dokumente und Informationen, mit Ausnahme der 

gemäß Absatz 5a aus dem Register der Gesellschaft abgerufenen Dokumente und 

Informationen;“ 

34. Artikel 28a Absatz 5 Unterabsatz 1 wird gestrichen. 

35. In Artikel 28a wird folgender Absatz eingefügt: 

„(5a) ▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌eine in Anhang II oder IIB aufgeführte 

Gesellschaft, die eine Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat einträgt, 

nicht aufgefordert wird, die für das Eintragungsverfahren relevanten Dokumente und 

Informationen bereitzustellen, die im Register des Mitgliedstaats, in dem jene 

Gesellschaft eingetragen ist, verfügbar sind. Das Register, in dem die 

Zweigniederlassung eingetragen wird, hat dies im Wege des Informationsaustauschs 

über das System der Registervernetzung abzurufen. Das Register kann auch die 

EU-Gesellschaftsbescheinigung nach Artikel 16b abrufen. Das Register des 

Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung eingetragen wird, kann auch direkt 

auf solche Informationen und Dokumente zugreifen, die im System der 

Registervernetzung mittels des Portals oder im nationalen Register der 

Gesellschaft verfügbar sind. 
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Ist eine Behörde, Person oder Stelle nach nationalem Recht mit der Bearbeitung von 

Aspekten der Eintragung einer Zweigniederlassung betraut und sind die Dokumente 

und Informationen nach Unterabsatz 1 für die Wahrnehmung dieser Aufgabe 

erforderlich, so stellt das Register des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung 

eingetragen wird, dieser Behörde, Person oder Stelle die abgerufenen Dokumente 

und Informationen auf Anfrage bereit, es sei denn, diese Informationen sind über 

das System der Registervernetzung kostenlos öffentlich verfügbar. ▌“ 

36. Artikel 28b Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Dokumente und Informationen nach 

Artikel 30 oder etwaige Änderungen daran gemäß Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben a 

und b online eingereicht werden können.“ 

37. Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe c wird gestrichen. 

38. In Artikel 36 werden die folgenden Absätze angefügt: 

„(3) Die Dokumente und Informationen nach Artikel 37 werden über das System der 

Registervernetzung öffentlich verfügbar gemacht. Artikel 18 und Artikel 19 Absatz 1 

gelten entsprechend. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zumindest die folgenden Informationen und 

Dokumente über das System der Registervernetzung kostenlos verfügbar sind: 

a) Name der Gesellschaft sowie Name der Zweigniederlassung, sofern dieser 

nicht mit dem Namen der Gesellschaft übereinstimmt; 
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b) Rechtsform der Gesellschaft; 

c) Recht des Staates, dem die Gesellschaft unterliegt; 

d) sofern jenes Recht es vorsieht, das Register, in das die Gesellschaft eingetragen 

ist, und die Eintragungsnummer der Gesellschaft in diesem Register; 

e) Anschrift der Zweigniederlassung; 

f) Angaben zu den Personen, die ermächtigt sind, die Gesellschaft gegenüber 

Dritten und in Gerichtsverfahren zu vertreten, und zwar 

– als gesetzlich vorgeschriebenes Organ der Gesellschaft oder als Mitglied 

eines solchen Organs; 

– als ständige Vertreter der Gesellschaft für die Tätigkeiten der 

Zweigniederlassung. 

Dabei wird angegeben, welchen Umfang die Befugnisse der ermächtigten 

Personen haben und ob diese Personen die Gesellschaft allein vertreten können 

oder gemeinschaftlich handeln müssen; 

g) einheitliche Kennung der Zweigniederlassung gemäß Absatz 5. 

(5) Die Mitgliedstaaten wenden Artikel 29 Absatz 4 entsprechend auf die 

Zweigniederlassungen von Gesellschaften aus Drittländern an.“ 
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39. Artikel 40 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 40 

Maßregeln 

Die Mitgliedstaaten sehen wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Maßregeln für 

den Fall vor, dass die Offenlegung der in den Artikeln 29, 30, 31, 36, 37 und 38 

festgelegten Sachverhalte unterbleibt oder die in den Artikeln 35 und 39 vorgesehenen 

obligatorischen Informationen auf Briefen und Bestellscheinen fehlen. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

diese Maßregeln durchgesetzt werden.“ 

40. Der im Anhang dieser Richtlinie enthaltene Anhang IIB wird eingefügt. 

Artikel 3 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am … [letzter Tag des 

30. Monats nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

Sie teilen der Kommission umgehend den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 
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(2) Sie wenden diese Vorschriften ab dem … [letzter Tag des 42. Monats nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] an. 

(3) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 dieses Artikels setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Artikel 19 Absatz 2 

Buchstabe i der Richtlinie (EU) 2017/1132 und Artikel 19b jener Richtlinie bis zum … 

[ein Jahr später als die Frist nach Absatz 1] nachzukommen, und wenden diese 

Vorschriften ab dem … [ein Jahr später als die Frist nach Absatz 2] an. 

(4) Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 4 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Die Kommission führt bis zum … [Datum fünf Jahre nach Ende der Frist für die 

Umsetzung dieser Richtlinie] eine Evaluierung dieser Richtlinie durch und legt dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss einen Bericht über die Ergebnisse vor. 

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die für die Erstellung des Berichts 

erforderlichen Informationen, insbesondere Daten in Bezug auf Absatz 2, bereit. 
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(2) Im Bericht der Kommission werden unter anderem die folgenden Aspekte evaluiert, wobei 

besonderes Augenmerk auf die Faktoren gelegt wird, die den Einsatz digitaler 

Werkzeuge und Verfahren in diesen Zusammenhängen fördern oder behindern: 

a) die praktischen Erfahrungen mit der Verwendung der EU-

Gesellschaftsbescheinigung, einschließlich ihrer Akzeptanz im Hinblick auf die 

Zahl der ausgestellten EU-Gesellschaftsbescheinigungen, ihre kostenlose 

Verfügbarkeit und die Auswirkungen auf Gesellschaften, Register oder Behörden; 

b) die praktischen Erfahrungen mit der Verwendung der digitalen EU-Vollmacht; 

c) die praktischen Erfahrungen mit der Verringerung der Förmlichkeiten in 

grenzüberschreitenden Situationen für Gesellschaften; 

d) die Wirksamkeit der von den Mitgliedstaaten eingeführten und durchgeführten 

vorbeugenden Kontrollen und Rechtmäßigkeitsprüfungen im Hinblick auf die 

Sicherstellung eines hohen Maßes an sachlicher Richtigkeit und Verlässlichkeit 

von Gesellschaftsinformationen sowie die Notwendigkeit weiterer Transparenz 

solcher Informationen; 

e) die Notwendigkeit und Durchführbarkeit, mehr Informationen als in Artikel 19 

Absatz 2 und Artikel 19a Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 vorgeschrieben 

kostenlos verfügbar zu machen – einschließlich, falls anwendbar, der 

Notwendigkeit, den Zugang auf Behörden gemäß Artikel 19 Absatz 4 und 

Artikel 19a Absatz 4 jener Richtlinie zu beschränken – und einen ungehinderten 

Zugang zu solchen Informationen sicherzustellen; 

f) die Umsetzung der Offenlegungsanforderungen für Personengesellschaften nach 

Artikel 14a der Richtlinie (EU) 2017/1132, insbesondere in Bezug auf 

Informationen, die nur dann offengelegt werden müssen, wenn sie im nationalen 

Register erfasst sind. 
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(3) Die Kommission prüft zudem Folgendes: 

a) das Potenzial für sektorübergreifende Interoperabilität zwischen dem System der 

Vernetzung von Unternehmensregistern und anderen Systemen, die Mechanismen 

für die Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden bieten; 

b) ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um den Bedürfnissen von Menschen 

mit Behinderungen in vollem Umfang Rechnung zu tragen, wenn sie auf 

Gesellschaftsinformationen zugreifen, die von den Unternehmensregistern 

bereitgestellt werden; 

c) ob der Anwendungsbereich der Bestimmungen zu Informationen über Konzerne 

auf andere Kategorien oder Arten von Konzernen und andere Stellen ausgeweitet 

werden sollte, ob mehr Informationen über den Konzern öffentlich verfügbar 

gemacht werden sollten und ob und wie die Konzernstruktur über das System der 

Registervernetzung visualisiert werden sollte; 

d) ob Genossenschaften im Einklang mit den Bestimmungen zu den in Anhang IIB 

aufgeführten Personengesellschaften unter Berücksichtigung der besonderen 

Merkmale von Genossenschaften in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

aufgenommen werden sollten. 

▌ 
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(4) Die Kommission prüft ferner, ob Informationen über den Hauptverwaltungssitz und 

Hauptgeschäftssitz im nationalen Register offengelegt und über das System der 

Registervernetzung verfügbar gemacht werden sollten und wie diese Begriffe zu 

definieren sind, um ein einheitliches Verständnis in der gesamten Union sicherzustellen. 

(5) Dem Bericht ist gegebenenfalls ein Vorschlag für eine weitere Änderung der Richtlinie 

(EU) 2017/1132 beizufügen. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 6 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am 

Im Namen des Europäischen Parlaments    Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 

  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=


 

 92 

ANHANG 

„ANHANG IIB 

ARTEN VON GESELLSCHAFTEN NACH DEN ARTIKELN 7, 10, 13, 13f, 13g, 13j, 13k, 

14a, 15, 16, 16b, 16c, 18, 19a, 26 und 28a 

– Belgien: société en nom collectif/vennootschap onder firma, société en 

commandite/commanditaire vennootschap; 

– Bulgarien: cъбирателно дружество, kомандитно дружество; 

– Tschechien: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost; 

– Dänemark: interessentskab, kommanditselskab; 

– 

▌Deutschland: 

▌ 

offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft; 

– Estland: täisühing, usaldusühing; 

– Irland: comhpháirtíochtaí teoranta; 

– 

Griechenland: 

oμόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία; 

– Spanien: sociedad colectiva, sociedad comanditaria simple; 

– Frankreich: société en nom collectif, société en commandite simple; 

– Kroatien: javno trgovačko društvo, komanditno društvo; 

– Italien: società in nome collettivo, società in accomandita semplice; 

– Zypern: oμόρρυθμος ευνεταιρισμός, ετερόρρυθμος ευνεταιρισμός; 
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– Lettland: pilnsabiedrība, komanditsabiedrība; 

– Litauen: tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija; 

– Luxemburg: société en nom collectif, société en commandite simple; 

– Ungarn: közkereseti társaság, betéti társaság; 

– Malta: soċjetà f’isem kollettiv/partnership en nom collectif, soċjetà in 

akkomandita/partnership en commandite; 

– Niederlande: vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap; 

– ▌Österreich: 

▌ 

offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft; 

– Polen: spółka jawna, spółka komandytowa; 

– Portugal: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples; 

– Rumänien: societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla; 

– Slowenien: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba; 

– Slowakei: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť; 

– ▌Finnland: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö; 

– ▌Schweden: 

▌ 

handelsbolag, kommanditbolag. 

“ 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0361
Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
europäische Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken, zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 862/2007 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 763/2008 und (EU) 
Nr. 1260/2013 (COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0031),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0010/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 27. 
April 20231,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres und des Ausschusses für regionale Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0284/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

                                                
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 148.
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3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Abänderung 56 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS  

zu dem Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2023/0008(COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über europäische Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken, zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 862/2007 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 763/2008 und (EU) Nr. 1260/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 338 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
 Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet. 
1 ABl. C vom , S. . 
2 ABl. C vom , S. . 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2023;Nr:0008;Code:COD&comp=0008%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:763/2008;Nr:763;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1260/2013;Nr:1260;Year:2013&comp=


 

 98 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Europäische Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken spielen bei der 

Politikgestaltung und der Entscheidungsfindung eine zentrale Rolle und sind 

daher für die Gestaltung, Umsetzung und Bewertung der politischen Maßnahmen der 

Union erforderlich, insbesondere der Maßnahmen, mit denen der demografische 

Wandel, der ökologische und der digitale Wandel, der Rahmen für die Förderung 

der Energieeffizienz, der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt, die 

Umsetzung der Grundsätze der Europäischen Säule sozialer Rechte und die 

Verwirklichung der in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung angegangen werden 

sollen, soweit sie in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(2) Statistiken zur Bevölkerung sind eine wichtige Größe für die verschiedensten 

politischen Indikatoren und werden in der europäische Statistik häufig als 

Bezugsgrundlage verwendet, insbesondere für die Bereitstellung von 

Stichprobengrundlagen für die Durchführung repräsentativer Erhebungen über 

Personen und Haushalte gemäß der Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen 

Parlaments und des Rates4. 

(3) Der Rat (Wirtschaft und Finanzen) erteilt dem Ausschuss für Wirtschaftspolitik 

regelmäßig den Auftrag, die langfristige Tragfähigkeit und Qualität der öffentlichen 

Finanzen anhand von Bevölkerungsprojektionen zu beurteilen, die von Eurostat 

erstellt werden. Die Bevölkerungsprojektionen werden auch für politische Analysen 

im Rahmen des Europäischen Semesters verwendet. Die Kommission (Eurostat) 

sollte über alle erforderlichen Statistiken verfügen, um Bevölkerungsprojektionen 

entsprechend dem Informationsbedarf der Union zu erstellen und zu veröffentlichen. 

(4) Gemäß Artikel 175 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, 

                                                                                                                                                         
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
4 Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Oktober 2019 zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische 
Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzeldaten aus 
Stichprobenerhebungen, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 808/2004, (EG) 
Nr. 452/2008 und (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates (ABl. L 261 
I vom 14.10.2019, S. 1). 
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dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen alle drei 

Jahre über die Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalts Bericht. Regionale und lokale Daten, auch für 

verschiedene Gebietstypen wie Grenzregionen, Städte und ihre funktionalen 

städtischen Gebiete, Metropolregionen, ländliche Regionen, Berg- und Inselregionen, 

sind für die Erstellung dieser Berichte und für die regelmäßige Überwachung der 

demografischen Entwicklung und möglicher künftiger demografischer 

Herausforderungen im Gebiet der Union erforderlich. 

(5) Nach Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) ist eine 

qualifizierte Mehrheit der Mitglieder des Rates unter anderem auf der Grundlage der 

Bevölkerung der Mitgliedstaaten zu ermitteln. Zu diesem Zweck sind die 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates5 gegenwärtig verpflichtet, der Kommission 

(Eurostat) Daten über die Gesamtbevölkerung auf nationaler Ebene zu übermitteln. 

(6) Im Jahr 2017 hat der Ausschuss für das Europäische Statistische System (AESS) das 

Budapester Memorandum verabschiedet, in dem der Bedarf an jährlichen Statistiken 

über die Größe und bestimmte soziale, wirtschaftliche und demografische Merkmale 

der Bevölkerung sowie verbesserten Statistiken über die Wanderung festgestellt 

wurde. Zur Wahrung der Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung 

ihrer Bürgerinnen und Bürger bei allen Tätigkeiten und zur Wahrung der 

Bürgerrechte, wie sie in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und in 

den Artikeln 10 und 19 AEUV verankert sind, sowie zur Überwachung der 

Fortschritte bei der Umsetzung der Grundsätze der Europäischen Säule sozialer 

Rechte benötigt die Union zuverlässige und vergleichbare Statistiken. Die 

Verordnung (EU) 2019/1700 bietet einen Rahmen für die Erhebung von Daten aus 

Stichproben, die es ermöglichen, Daten über Gleichstellung und 

Nichtdiskriminierung zu erheben, soweit dies bei Stichproben möglich ist, und einige 

Aspekte der Gleichstellung und Diskriminierung zu analysieren, indem 

sozioökonomische Indikatoren und Informationen über Erfahrungen mit 

Diskriminierung erstellt werden. Darüber hinaus führen die Agentur für Grundrechte 

                                                 
5 Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. November 2013 über europäische demografische Statistiken (ABl. L 330 vom 
10.12.2013, S. 39). 
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(FRA) und das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) spezifische 

Studien und gezielte Erhebungen durch, mit denen die Verfügbarkeit von 

Gleichstellungsstatistiken auf Unionsebene weiter ausgeweitet werden kann. Zudem 

stellt die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen (Eurofound) Daten und Informationen bereit, die im Rahmen 

von Erhebungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen erhoben werden. Die 

Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission 

(Eurostat) und diesen Agenturen sollte weiter verbessert werden, um der wachsenden 

Nachfrage der Nutzer nach zuverlässigen und umfassenden Daten über 

Gleichstellung und Vielfalt in der Union gerecht zu werden. 

(6a) Im Budapester Memorandum wurden auch verbesserte Statistiken über 

Wanderung sowie die Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer bevölkerungs- 

und wanderungsbezogener Definitionen gefordert, wobei der Notwendigkeit 

Rechnung getragen wurde, im Hinblick auf neu entstehende Arten von 

Wanderung statistisch fundierte, relevante und anwendbare Konzepte und 

Definitionen festzulegen. Frühere und aktuelle Ereignisse wie der Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Union, die Folgen des russischen Angriffskriegs 

gegen die Ukraine und andere humanitäre Krisen machen die Bedeutung 

zeitnaher und detaillierter Statistiken über Wanderung und internationalen Schutz 

deutlich, die unerlässlich sind, um einen Überblick über die Wanderungsströme in 

die Union, innerhalb der Union und aus der Union zu erhalten. 

(7) Um die Ziele des europäischen Grünen Deals zu erreichen, sind für die Entwicklung 

und Bewertung wirksamer politischer Maßnahmen verbesserte Statistiken über den 

Energieverbrauch und die Effizienz von Wohnraum, detaillierte geografische Daten 

über die Verteilung der Bevölkerung sowie eingehendere Studien über die Beziehung 

zwischen Bevölkerung und Wohnraum erforderlich. Durch die COVID-19-Pandemie 

wurde deutlich, dass zuverlässige, häufige und zeitnahe Statistiken über Todesfälle in 

der Union erforderlich sind. Während der Datenbedarf durch eine freiwillige 

Datenerhebung der Mitgliedstaaten bei der Kommission (Eurostat) gedeckt wurde, 

benötigt die Union einen angemessenen Mechanismus für die obligatorische 

Erhebung solcher Daten innerhalb des Europäischen Statistischen Systems (ESS) mit 

der erforderlichen Häufigkeit, Aktualität und Detailgenauigkeit. 
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(7a) Zur Überwachung der auf der Ebene der Mitgliedstaaten erzielten Fortschritte bei 

der Umsetzung der Grundsätze der Europäischen Säule sozialer Rechte und der 

Kernziele des zugehörigen Aktionsplans sowie der Europäischen Garantie für 

Kinder und zur Bewertung der Verteilungswirkung des Klimawandels und der 

politischen Maßnahmen im Allgemeinen benötigt die Union einen angemessenen 

Mechanismus für die obligatorische Erhebung solcher Daten innerhalb des ESS 

mit der erforderlichen Häufigkeit, Aktualität und Detailgenauigkeit. 

(8) Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen verabschiedet auf Vorschlag 

der Statistikkommission der Vereinten Nationen alle zehn Jahre Resolutionen zur 

Weltbevölkerungs- und Wohnungszählung und fordert die Mitgliedstaaten der 

Vereinten Nationen auf, Volks- und Wohnungszählungen im Einklang mit 

internationalen und regionalen Empfehlungen und unter Wahrung der Integrität, 

Zuverlässigkeit, Genauigkeit und des Werts der Ergebnisse der Bevölkerungs- und 

Wohnungszählungen durchzuführen. Europäische Bevölkerungs- und 

Wohnungsstatistiken sollten diesen Empfehlungen Rechnung tragen. 

(9) Ein zentrales Ziel der Kommission besteht darin, die Berichtspflichten zu straffen 

und den Verwaltungsaufwand zu verringern. Die Mitteilung der Kommission vom 

16. März 2023 mit dem Titel „Langfristige Wettbewerbsfähigkeit der EU: Blick 

über 2030 hinaus“ zielt darauf ab, die Berichtspflichten für Unternehmen und 

Verwaltungen um 25 % zu rationalisieren und zu vereinfachen, ohne dadurch die 

jeweiligen politischen Ziele zu untergraben. Mit der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 

des Europäischen Parlaments und des Rates6 wurde ein Rahmen für die Entwicklung, 

Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken auf der Grundlage gemeinsamer 

statistischer Grundsätze geschaffen. In der Verordnung werden Qualitätskriterien 

festgelegt, und es wird auf die Notwendigkeit verwiesen, den Beantwortungsaufwand 

für die Auskunftgebenden möglichst gering zu halten und zu dem allgemeineren Ziel 

der Verringerung des Verwaltungsaufwands beizutragen. Ein neuer Rechtsrahmen 

                                                 
6 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 
des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, 
Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm 
der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164). 
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für europäische Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken sollte die in der genannten 

Verordnung festgelegten Qualitätskriterien umsetzen und darauf aufbauen sowie 

den Verwaltungsaufwand durch eine wirksame und effiziente Weiterverwendung 

verfügbarer Datenquellen, einschließlich Verwaltungsdaten, verringern. 

(10) Die Bewertung der bestehenden Volks- und Wohnungsstatistiken7 in der Union, der 

Statistiken über internationale Wanderungsströme, Migrantenbestände und den 

Erwerb der Staatsangehörigkeit sowie der Statistiken über Demografie hat gezeigt, 

dass der derzeitige Rechtsrahmen, bestehend aus den Verordnungen (EG) 

Nr. 862/20078, (EG) Nr. 763/20089 und (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, zu erheblichen Gesamtverbesserungen der Statistiken im 

Vergleich zur Lage im Jahr 2005 ohne den derzeitigen Rechtsrahmen geführt hat. 

Dieser Rahmen birgt jedoch das Potenzial für einen Mangel an Kohärenz und 

Vergleichbarkeit, der behoben werden sollte. 

(11) Der Klimawandel, der digitale Wandel, die sich wandelnde demografische Lage und 

die jüngsten Wanderungstrends haben zu einem Bedarf an aktuelleren, häufigeren 

und detaillierteren europäischen Statistiken über Bevölkerung, sozioökonomische 

Entwicklungen, Lebensereignisse und Wohnraum geführt, einschließlich 

Einzelheiten zu Themen oder Gruppen, die in den letzten zehn Jahren politisch und 

gesellschaftlich relevant geworden sind. Außerdem ist der bestehende Rechtsrahmen 

nicht flexibel genug, um sich an den sich wandelnden politischen Bedarf anzupassen 

und die Nutzung neuer Quellen auf nationaler und Unionsebene zu ermöglichen. 

Darüber hinaus hat die Struktur des bestehenden Rechtsrahmens in Form von drei 

gesonderten Verordnungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erlassen wurden, 

zu inhärenten Unstimmigkeiten in den Statistiken geführt. Da die Geltungsdauer der 

Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 am 31. August 2028 endet, ist schließlich eine neue 

Rechtsgrundlage für die im Rahmen dieser Verordnung erhobenen demografischen 

Statistiken erforderlich. Daher muss der derzeitige Rechtsrahmen durch einen neuen, 

kohärenteren und flexibleren Rechtsrahmen ersetzt werden, mit dem die 
                                                 
7 SWD(2023) 13. 
8 Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Juli 2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates über die Erstellung 
von Statistiken über ausländische Arbeitnehmer (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 23). 

9 Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 14). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:763/2008;Nr:763;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1260/2013;Nr:1260;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1260/2013;Nr:1260;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2023;Nr:13&comp=13%7C2023%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:311/76;Nr:311;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:199;Day:31;Month:7;Year:2007;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:763/2008;Nr:763;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:14&comp=


 

 103 

einschlägigen Teile der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 geändert und die 

Verordnungen (EG) Nr. 763/2008 und (EU) Nr. 1260/2013 aufgehoben werden 

sollten. 

(12) Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 umfasst Statistiken über das Land der 

Staatsangehörigkeit und den Geburtsort der Wohnbevölkerung (Migrantenbestände), 

über Wohnortwechsel zwischen Ländern (internationale Wanderungsströme) und 

über den Erwerb der Staatsangehörigkeit der Wohnbevölkerung, während die 

anderen Statistiken nach dieser Verordnung Verwaltungs- und Gerichtsverfahren im 

Zusammenhang mit Einwanderungsrecht und internationalem Schutz betreffen. Die 

Statistiken nach Artikel 3 der genannten Verordnungen sind daher eng miteinander 

verknüpft und sollten mit den Statistiken über die Wohnbevölkerung und ihre 

demografische Entwicklung gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 763/2008 und (EU) 

Nr. 1260/2013 übereinstimmen. Aus Gründen der Kohärenz sollten diese Statistiken 

daher in einer einzigen Rechtsgrundlage zusammengefasst und Artikel 3 aus der 

Verordnung (EG) Nr. 862/2007 gestrichen werden. 

(13) Angesichts des sich rasch verändernden Charakters einiger Bevölkerungs- und 

Wohnungsmerkmale, insbesondere im Zusammenhang mit demografischen, 

sozioökonomischen und migrationsbezogenen Phänomenen, und der damit 

verbundenen Notwendigkeit einer raschen Ausrichtung und Anpassung der 

politischen Maßnahmen ist es erforderlich, dass zeitnah nach Ablauf des 

Bezugszeitraums Statistiken zur Verfügung stehen. Die Periodizität und Aktualität 

der Statistiken sollte daher spürbar verbessert werden, und zwar soweit möglich 

durch die Verwendung von Verwaltungsdaten und Verwaltungsdatensätzen. Zu 

diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten ihre nationalen statistischen Ämter mit 

angemessenen Ressourcen ausstatten. 

(14) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des 

Rates10 wurde eine rasterbasierte Methodik für die Definition von territorialen 

Typologien auf der Grundlage der Bevölkerungsverteilung in Rasterzellen mit einer 

Auflösung von 1 km² festgelegt. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/1799 der 

                                                 
10 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 
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Kommission11 sieht als zeitlich befristete statistische Direktmaßnahme zu den Volks- 

und Wohnungszählungen 2021 wichtige Zensusergebnisse auf einem europaweiten 

Quadratkilometerraster vor. Ein Rechtsrahmen sollte die kontinuierliche Verbreitung 

georeferenzierter Bevölkerungsstatistiken auf der Grundlage von Gittern und deren 

Ausweitung auf Wohnungsstatistiken gewährleisten. 

(15) Gebietseinheiten und Statistikraster sollten im Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 1059/2003 definiert werden. 

(16) Zur Geokodierung von Standorten sollte das Thema „Statistische Einheiten“ gemäß 

Anhang III der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates12 

verwendet werden. 

(17) Der derzeitige Rechtsrahmen für europäische Bevölkerungs- und 

Wohnungsstatistiken muss aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass die derzeit 

getrennten statistischen Prozesse angemessen in einen gemeinsamen Rahmen 

integriert werden, der es dem ESS ermöglicht, wirksam auf den neuen 

Informationsbedarf der Union zu reagieren und statistische Innovationen zu fördern. 

Die statistischen Produkte müssen verbessert werden, um angesichts des 

demografischen, wanderungsbedingten, sozialen und wirtschaftlichen Wandels und 

der entsprechenden Herausforderungen weiterhin relevant zu bleiben und so als 

Grundlage für die Politikgestaltung und die Entscheidungsfindung dienen zu 

können. 

(18) Die verbesserten regelmäßigen (jährliche und mehrmals pro Jahr vorzulegende) 

Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken auf der Grundlage administrativer Quellen 

sollten durch Informationen aus koordinierten Volks- und Wohnungszählungen in 

der Union ergänzt werden, die alle zehn Jahre im Einklang mit den Grundsätzen und 

Empfehlungen der Vereinten Nationen durchgeführt werden. Ebenso wichtig ist, dass 

die Volks- und Wohnungszählungen eine einzigartige Gelegenheit bieten, die 

                                                 
11 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1799 der Kommission vom 21. November 2018 

über die Einführung einer zeitlich begrenzten statistischen Direktmaßnahme für die 
Verbreitung ausgewählter Themen der Volks- und Wohnungszählung 2021 geokodiert 
auf ein 1-km2-Gitter (ABl. L 296 vom 22.11.2018, S. 19). 

12 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 
zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 
(INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 
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amtliche Statistik sowohl in Bezug auf die Abläufe als auch auf die Ergebnisse 

sichtbar zu machen. 

(19) Die Volkszählungen der Union sollten kosteneffizienter werden, indem die in den 

Mitgliedstaaten verfügbaren umfangreichen Verwaltungsdaten oder eine 

Kombination verschiedener Quellen, einschließlich Quellen im Zusammenhang mit 

dem Internet der Dinge und der Bereitstellung digitaler Dienste, auf der Grundlage 

von zwischen den nationalen statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten und 

Anbietern privater Datenbanken geschlossenen Protokollen in vollem Umfang 

genutzt werden. Bei den Volkszählungen sollte der Schutz personenbezogener 

Daten geachtet werden, indem die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für die 

Erhebung personenbezogener Daten getroffen werden, um eine mögliche 

missbräuchliche Verwendung zu verhindern und die Grundrechte zu garantieren. 

Die Volkszählungen sollten auch dazu genutzt werden, die demografische 

Ausgangsbasis neu zu bestimmen, und Erhebungen über den Erfassungsbereich der 

Verwaltungsdatenquellen umfassen. 

(20) Die Mitgliedstaaten und die Kommission (Eurostat) sollten nachhaltigen Zugang zu 

einer möglichst breiten Palette von Datenquellen haben, um europäische 

Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken von hoher Qualität und auf kosteneffiziente 

Weise zu erstellen. In diesem Zusammenhang ist es von entscheidender Bedeutung, 

dass die nationalen statistischen Stellen gemäß Artikel 17a der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 rechtzeitig Zugang zu den Verwaltungsdaten erhalten und es ihnen 

gestattet ist, die Verwaltungsdaten, die sich im Besitz öffentlicher Verwaltungen auf 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene befinden, unverzüglich zu nutzen. 

Beispielsweise können Statistiken über die Energieeffizienz von Gebäuden auf 

Verwaltungsdaten im Zusammenhang mit der Ausstellung von Energieausweisen für 

Gebäude gemäß der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates13 beruhen. Die nationalen statistischen Stellen sollten in der Lage sein, 

Verwaltungsdaten aus den interoperablen Datenbanken für die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die gemäß der Richtlinie …/… des 

                                                 
13 Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 

über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13). 
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Europäischen Parlaments und des Rates14+ auf nationaler Ebene verfügbar sind, 

regelmäßig und zeitnah vollständig weiterzuverwenden. Die nationalen statistischen 

Stellen müssen auch in Entscheidungen über die Gestaltung und Neuentwicklung 

einschlägiger Verwaltungsdatenquellen einbezogen werden, um sicherzustellen, dass 

diese für die Erstellung amtlicher Statistiken weiterverwendet werden können. 

(21) In den letzten Jahren wurden auf Unionsebene umfassende Datenbanken und 

Interoperabilitätssysteme in Bezug auf Aufenthalt, Lebensereignisse, 

Staatsangehörigkeit sowie Wanderungs- und grenzüberschreitende Bewegungen der 

Bevölkerung entwickelt, wie die mit den Verordnungen (EU) Nr. 910/201415, (EU) 

2018/172416, (EU) 2019/81717 und (EU) 2019/81818 des Europäischen Parlaments 

und des Rates eingerichteten Systeme. Sie liefern wertvolle Informationen, die für 

die Erstellung und Qualitätssicherung europäischer Bevölkerungs- und 

Wohnungsstatistiken weiterverwendet werden können. 

(22) In diesem Zusammenhang ist es von wesentlicher Bedeutung, der Kommission 

(Eurostat) die Weiterverwendung dieser Daten ausschließlich für statistische Zwecke 

zu ermöglichen, wobei die Vorschriften zum Datenschutz und zum Schutz der 
                                                 
14 Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L, …, ELI:…). 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der in 

(2021/0426(COD)) enthaltenen Richtlinie und in den Fußnotentext Nummer, 
Datum, Titel, Amtsblattfundstelle und ELI-Kennung jener Richtlinie einfügen. 

15 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 

16 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 

17 Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, 
(EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 27). 

18 Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 
Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 
und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85). 
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Privatsphäre gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments 

und des Rates19 streng einzuhalten sind. Dies sollte insbesondere für die statistischen 

Daten gelten, die im zentralen Speicher für Berichte und Statistiken (central 

repository for reporting and statistics, im Folgenden „CRRS“) im Einklang mit dem 

in Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/817 und Artikel 39 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2019/818 festgelegten Zweck des CRRS und im Einklang mit den 

Verordnungen zur Einrichtung der Systeme, deren statistische Daten im CRRS 

gespeichert sind, gespeichert sind. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass der 

CRRS systemübergreifende statistische Daten und analytische Berichte für 

politische, operative und Datenqualitätszwecke bereitstellen soll, sollte die 

Kommission (Eurostat) so weit wie möglich mit der Agentur der Europäischen 

Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) zusammenarbeiten, um die erforderlichen 

europäischen Statistiken bereitzustellen. 

(23) Bei Daten in Privatbesitz handelt es sich um die riesigen Datenmengen, die private 

Einrichtungen infolge ihrer Tätigkeit besitzen und die von den statistischen Stellen 

und von der Kommission (Eurostat) zur Erstellung amtlicher Statistiken verwendet 

werden könnten. Solche Daten können den Erfassungsbereich, die Aktualität und 

die Krisenreaktionskapazitäten der europäischen Bevölkerungs- und 

Wohnungsstatistiken verbessern oder statistische Innovationen ermöglichen. Solche 

Daten können bestehende demografische Statistiken und Wanderungsstatistiken 

ergänzen, statistische Innovationen bewirken und sogar zur Erstellung frühzeitiger 

Schätzungen beitragen, wobei der Schutz der Rechte und Freiheiten der 

Dateninhaber sichergestellt werden muss. Die nationalen statistischen Ämter und 

andere zuständige nationale Stellen sowie die Kommission (Eurostat) sollten Zugang 

zu diesen Daten haben und diese nutzen und im Einklang mit der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 mit privaten Dateninhabern zusammenarbeiten. 

                                                 
19 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(24) Um die Vergleichbarkeit der europäischen Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken 

auf Unionsebene zu gewährleisten, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass 

gemeinsame Definitionen des Begriffs „Bevölkerung“ verwendet und einheitlich 

umgesetzt werden. Um die einheitliche harmonisierte Bevölkerungsbasis konsequent, 

robust und kosteneffizient umzusetzen und gleichzeitig zeitnahe Ergebnisse zu 

gewährleisten, sollte es möglich sein, gegebenenfalls wissenschaftlich fundierte 

Modellierungstechniken und statistische Methoden wie „Lebenszeichen“ 

anzuwenden. 

(25) Die Mitgliedstaaten sollten ihre Daten und Metadaten in elektronischer Form in 

einem geeigneten, von der Kommission (Eurostat) bereitzustellenden technischen 

Format bereitstellen. Internationale Normen, wie die Initiative zum Austausch 

statistischer Daten und Metadaten, und innerhalb der Union ausgearbeitete 

statistische oder technische Normen, wie Standards für Metadaten und Validierung 

oder Grundsätze des Europäischen Interoperabilitätsrahmens, sollten im 

erforderlichen Ausmaß für europäische Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken 

verwendet werden. Der AESS hat die ESS-Standards für Metadaten und 

Qualitätsberichte gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 gebilligt. 

Diese Standards sollen zur Harmonisierung der Qualitätssicherung und -

berichterstattung im Rahmen dieser Verordnung beitragen und sollten daher 

eingeführt werden. 

(26) Europäische Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken sollten die in der Verordnung 

(EG) Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien in Bezug auf Relevanz, 

Genauigkeit, Aktualität und Pünktlichkeit, Zugänglichkeit und Klarheit, 

Vergleichbarkeit und Kohärenz erfüllen. Die Qualität dieser Statistiken sollte 

verbessert werden, soweit sich der Bedarf der Union weiterentwickelt, und es sollten 

Mechanismen zur Reaktion auf mögliche Situationen, in denen die Qualität der 

Daten nicht sichergestellt ist, eingerichtet werden. Geeignete Ergebnisse der von 

der Kommission (Eurostat) durchgeführten Qualitätsbewertung sollten den Nutzern 

von Statistiken öffentlich zugänglich sein, indem für den kostenlosen und einfachen 

Zugang zu diesen Statistiken über die Datenbanken der Kommission (Eurostat) auf 

ihrer Website und in ihren Veröffentlichungen gesorgt wird. 

(26a) Mit den europäischen Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken sollte dem nach 

wie vor bestehenden Mangel an Daten über schutzbedürftige Gruppen, 
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insbesondere schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen, begegnet werden, wie 

etwa Personen, die in Einrichtungen leben (beispielsweise in militärischen 

Einrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Internaten und Studierendenwohnheimen, 

religiösen Einrichtungen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen, Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen und Waisenhäusern), Menschen, die über 75 Jahre 

alt sind, Menschen mit Behinderungen, Obdachlose, Personen mit 

Migrationshintergrund und Staatenlose. Um diese Datenlücke zu schließen und zu 

verhindern, dass daraus soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten entstehen, 

sollten die Mitgliedstaaten Strategien und gezielte Lösungen für die Erhebung von 

Daten über schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen entwickeln, insbesondere im 

Hinblick auf das Auffinden, Ansprechen, Überzeugen und Befragen schwer 

erreichbarer Bevölkerungsgruppen.  

(26a) Voraussetzung für angemessene, rechtzeitige und wirksame politische 

Maßnahmen sind zuverlässige und vergleichbare Daten, die nach Geschlecht, 

Alter und gegebenenfalls Staatsangehörigkeit, sozioökonomischem Status, 

geografischem Gebiet und sonstigen Merkmalen im Einklang mit den in 

Artikel 338 Absatz 1 AEUV und im Verhaltenskodex für europäische Statistiken 

und im Qualitätssicherungsrahmen des ESS festgelegten statistischen 

Grundsätzen aufgeschlüsselt sind. Diese Daten sind von Bedeutung, um 

demografische Entwicklungen und Entwicklungen im Bereich Wohnungswesen 

besser zu verstehen, intersektionale Diskriminierung zu bekämpfen und die 

Strategien, politischen Ziele und Maßnahmen der Union umzusetzen und zu 

bewerten, wie die Grundsätze der Europäischen Säule sozialer Rechte, die 

Europäische Garantie für Kinder, die Europäische Strategie für Pflege und 

Betreuung, die Europäische Strategie für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen und die Europäische Plattform zur Bekämpfung der 

Obdachlosigkeit, die sich allesamt in hohem Maße auf Daten über Haushalte und 

Familien stützen müssen. Die Aufschlüsselung von Statistiken nach 

Behinderungen sollte gefördert werden, indem bestehende und neue 

Verwaltungsdatenquellen verwendet werden, die zur Erfassung von 

Behinderungen herangezogen werden sollten. Die Erhebung und Nutzung dieser 

Daten sollte unter umfassender Achtung der Standards der Union und der 

Mitgliedstaaten für den Schutz der Privatsphäre und der Grundrechte erfolgen, 
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insbesondere wenn Daten über Minderjährige betroffen sind. Bei der 

Aufschlüsselung nach Geschlecht sollten die in den Mitgliedstaaten verfügbaren 

Daten berücksichtigt werden. In einigen Mitgliedstaaten ist es derzeit möglich, sich 

rechtlich als einem dritten, oftmals neutralen, Geschlecht zugehörig registrieren 

zu lassen. Diese Verordnung berührt nicht die entsprechenden nationalen 

Vorschriften, die einer solchen Registrierung Wirkung verleihen. 

(27) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 enthält ferner Vorschriften für die Bereitstellung 

von Daten aus den Mitgliedstaaten an die Kommission (Eurostat) und deren 

Nutzung, einschließlich für die Übermittlung und den Schutz vertraulicher Daten. 

Mit den gemäß dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen sollte sichergestellt 

werden, dass vertrauliche Daten ausschließlich zu statistischen Zwecken gemäß den 

Artikeln 21 und 22 der Verordnung bereitgestellt und genutzt werden. 

(28) Die Kommission (Eurostat) wahrt die statistische Geheimhaltung der von den 

Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 bereitgestellten Daten. In 

Bezug auf die im Rahmen dieser Verordnung erhobenen Bevölkerungsstatistiken 

sollte ein harmonisierter Ansatz entwickelt werden, um eine hohe Qualität der 

europäischen Aggregate zu gewährleisten und die Offenlegung vertraulicher Daten in 

statistischen Produkten zu vermeiden, wobei eine Datenunterdrückung so weit wie 

möglich zu vermeiden ist. 

(29) Auf nationaler Ebene verfügbare Datenquellen sind nicht immer in der Lage, 

Phänomene im Zusammenhang mit dem freien Personenverkehr in der Union, dem 

Zugang von Personen zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit demografischen Lebensereignissen und der Ausübung des Rechts von Personen, 

Wohnraum zu erwerben und zu besitzen, der als Primär-, Ferien- und Zweitwohnung 

genutzt wird, in der gesamten Union genau zu erfassen. Es gibt auch Diskrepanzen 

bei den bilateralen Wanderungsströmen und Schwierigkeiten bei der Messung von 

Bevölkerungsgruppen, z. B. bei Migranten, Obdachlosen oder Staatenlosen. Daher 

sollte der Datenaustausch für die Zwecke der Erstellung von Bevölkerungs- und 

Wanderungsstatistiken und die Gewährleistung ihrer Qualität verstärkt und als eine 

weitere Datenquelle betrachtet werden. Ein solcher verstärkter Datenaustausch kann 

ein breites Spektrum relevanter Daten abdecken, von Daten, die eindeutig keine 

Identifizierung statistischer Einheiten direkt oder indirekt ermöglichen, bis hin zu 

Daten, die potenziell unter die Geheimhaltungspflicht fallen. Die Mitgliedstaaten 
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sollten sich im eigenen Interesse und im Interesse der anderen Mitgliedstaaten an der 

gemeinsamen Datennutzung beteiligen, einschließlich an Pilotprojekten zur 

Bewertung innovativer sicherer Lösungen. Die Kommission (Eurostat) sollte auch 

eine sichere Infrastruktur einrichten, um einen solchen Datenaustausch zu erleichtern 

und gleichzeitig alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für den Datenschutz zu 

gewährleisten. 

▌ 

(31) Die Weitergabe vertraulicher Daten sollte nur auf der Grundlage eines Antrags 

erfolgen, der die Notwendigkeit der Weitergabe dieser Daten gemäß Kapitel V der 

Verordnung (EG) Nr. 223/2009 begründet. 

(32) Längerfristig sollten die gemeinsamen Bemühungen im Rahmen des ESS zur 

Abmilderung grenzüberschreitender Probleme der statistischen Qualität, wie die 

Doppelzählung von in der Union ansässigen Personen, die Freizügigkeit genießen, 

beispielsweise von einheitlichen digitalen Identifikatoren profitieren, die auf 

Unionsebene mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 eingeführt wurden.  

(33) Die Bestimmungen dieser Verordnung lassen die Bestimmungen der Verordnungen 

(EU) 2016/67920 und (EU) 2018/1725 sowie der Richtlinie 2002/58/EG21 des 

Europäischen Parlaments und des Rates unberührt. Im Rahmen ihres jeweiligen 

Anwendungsbereichs gelten die letztgenannten Verordnungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung, wobei auch zu 

berücksichtigen ist, dass personenbezogene Daten, die für statistische Zwecke im 

öffentlichen Interesse verarbeitet werden, vertrauliche statistische Daten sind und 

daher dem Grundsatz der statistischen Geheimhaltung unterliegen. Daher sollten 

diese Daten nur für statistische Zwecke und niemals für Maßnahmen oder 

Entscheidungen in Bezug auf eine bestimmte natürliche Person verwendet werden. 

Für die Verarbeitung, den Austausch und die Archivierung personenbezogener 

Daten zu statistischen Zwecken im Rahmen dieser Verordnung sollten 
                                                 
20 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

21 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in 
der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation), (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
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vorzugsweise anonymisierte oder pseudonymisierte Daten verwendet werden, damit 

die gemäß Artikel 89 der Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 13 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angenommenen Garantien sichergestellt sind. 

Werden personenbezogene Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 oder der 

Verordnung (EU) 2018/1725 verarbeitet, so sollten die Grundsätze der 

Rechtmäßigkeit, der Verarbeitung nach Treu und Glauben, der Transparenz und 

Genauigkeit, der Zweckbindung, der Datenminimierung, der Speicherbegrenzung 

sowie der Integrität und Vertraulichkeit uneingeschränkt angewandt werden. 

Ebenso sollten die in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 festgelegten 

und im Verhaltenskodex für europäische Statistiken weiter ausgeführten 

statistischen Grundsätze gelten. 

(34) Die europäischen Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken sollten weiterentwickelt 

werden, um dem neu entstehenden Datenbedarf aufgrund sich ändernder politischer 

Prioritäten sowie der demografischen, wanderungsbedingten, sozialen oder 

wirtschaftlichen Lage in der Union Rechnung zu tragen. Die Kommission (Eurostat) 

sollte Pilot- und Machbarkeitsstudien durchführen, in denen gegebenenfalls die 

Durchführbarkeit der betreffenden Anpassungen bewertet wird, und Aspekte wie 

Kosten und Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten sowie die Verfügbarkeit 

geeigneter Datenquellen berücksichtigen. Bei der Vorbereitung dieser Studien sollte 

die Kommission sicherstellen, dass sie auf Unionsebene repräsentativ sind und den 

nationalen Unterschieden Rechnung getragen wird. Die Kommission sollte die 

Ergebnisse dieser Studien in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bewerten. 

(35) Um demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen, technologischen 

Entwicklungen und der Notwendigkeit, rechtzeitig zielgerichtete politische 

Maßnahmen zu entwickeln, Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

die Liste, Beschreibung, Periodizität und Bezugszeit der Einzelthemen, die 

Gegenstand der europäischen Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken sind, zu 

ändern, die Periodizitäten und Bezugszeiten im Anhang dieser Verordnung zu 

aktualisieren und die von den Mitgliedstaaten auf Ad-hoc-Basis bereitzustellenden 

Informationen festzulegen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=


 

 113 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung22 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(35a) Der Bedeutung europäischer Statistiken als wesentliches Element einer 

faktengestützten Entscheidungsfindung wird mit dem in der Verordnung (EU) 

2021/690 des Europäischen Parlaments und des Rates23 festgelegten 

Programmplanungs- und Finanzierungsrahmen für die Entwicklung, Erstellung 

und Verbreitung hochwertiger europäischer Statistiken (Binnenmarktprogramm) 

Rechnung getragen. Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit den Zielen und 

Vorschriften dieser Instrumente finanzielle Unterstützung aus dem 

Binnenmarktprogramm sowie aus dem mit der Verordnung (EU) 2021/240 des 

Europäischen Parlaments und des Rates24 geschaffenen Instrument für technische 

Unterstützung beantragen können, um ihre nationalen statistischen Systeme 

anzupassen, die Methodik und die Datenqualität der Statistiken zu verbessern und 

Ad-hoc-Datenerhebungen im Rahmen der vorliegenden Verordnung zu planen 

und durchzuführen. 

                                                 
22 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
23 Verordnung (EU) 2021/690 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. April 2021 zur Aufstellung eines Programms für den Binnenmarkt, die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, einschließlich kleiner und mittlerer 
Unternehmen, den Bereich Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel sowie 
europäische Statistiken (Binnenmarktprogramm) und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 99/2013, (EU) Nr. 1287/2013, (EU) Nr. 254/2014 und (EU) 
Nr. 652/2014 (ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 1). 

24 Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Februar 2021 zur Schaffung eines Instruments für technische Unterstützung 
(ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 1). 
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(36) Gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/104625, der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates26 und den Verordnungen 

(EG, Euratom) Nr. 2988/9527, (Euratom, EG) Nr. 2185/9628 und (EU) 2017/193929 

des Rates sind die finanziellen Interessen der Union durch verhältnismäßige 

Maßnahmen zu schützen, unter anderem durch Maßnahmen zur Prävention, 

Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich 

Betrug, zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht 

widmungsgemäß verwendeter Mittel und gegebenenfalls zur Verhängung 

verwaltungsrechtlicher Sanktionen. Insbesondere ist das Europäische Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß den Verordnungen (Euratom, EG) Nr. 2185/96 

und (EU, Euratom) Nr. 883/2013 befugt, administrative Untersuchungen 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchzuführen, um 

festzustellen, ob Betrug, Korruption oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum 

Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung (EU) 

2017/1939 ist die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) ermächtigt, Straftaten 

zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union im Sinne der Richtlinie (EU) 

                                                 
25 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) 
Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

26 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) 
Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

27 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 
23.12.1995, S. 1). 

28 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend 
die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

29 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer 
Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 
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2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates30 zu untersuchen und diese zu 

verfolgen. Nach der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 ist jede Person oder 

Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz der 

finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, dem 

Europäischen Rechnungshof und – im Falle der gemäß der Verordnung (EU) 

2017/1939 an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten – der 

EUStA die erforderlichen Rechte und den erforderlichen Zugang zu gewähren und 

sicherzustellen, dass alle an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligten Dritten 

gleichwertige Rechte gewähren. 

(37) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung in Bezug auf die Spezifikation der Daten- und Metadatenanforderungen, 

die technischen Formate und Verfahren für die Bereitstellung von Daten und 

Metadaten, den Inhalt und den Aufbau von Qualitätsberichten sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 

nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates31 ausgeübt werden. 

(38) Falls die Durchführung dieser Verordnung oder der auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte erhebliche Anpassungen des 

nationalen statistischen Systems eines Mitgliedstaates für die Bereitstellung von 

Daten mit einer Periodizität von weniger als zehn Jahren erfordern würde, sollte die 

Kommission, in ordnungsgemäß begründeten Fällen und für einen begrenzten 

Zeitraum, den betreffenden Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen gewähren können. 

(39) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die systematische Erstellung europäischer 

Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann und daher aus Gründen der Kohärenz und 

Vergleichbarkeit besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 

                                                 
30 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

31 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(40) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und hat am 16. März 2023 eine 

Stellungnahme abgegeben. 

(41) Der Ausschuss für das Europäische Statistische System wurde gehört — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Rechtsrahmen für die Entwicklung, Erstellung 

und Verbreitung von europäischen Statistiken über Bevölkerung und Wohnraum geschaffen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Staatsangehörigkeit“ bezeichnet die besondere rechtliche Bindung zwischen einer 

natürlichen Person und ihrem Heimatstaat; sie wird durch Geburt oder durch 

Einbürgerung erworben, unabhängig davon, ob diese durch Erklärung, 

Einbürgerungsoption, Eheschließung, Adoption oder auf einem anderen Weg gemäß 

den nationalen Rechtsvorschriften erfolgt; 

2. „üblicher Aufenthaltsort“ bezeichnet den Ort, an dem eine Person normalerweise ihre 

tägliche Ruhephase verbringt, ungeachtet vorübergehender Abwesenheit zwecks 

Erholung, Urlaub, Besuch von Freunden und Verwandten, zu geschäftlichen 

Zwecken, medizinischer Behandlung oder religiöser Pilgerfahrt. Nur die nachstehend 

genannten Personen sind als übliche Einwohner eines bestimmten geografischen 

Gebiets zu betrachten: 

a) Personen, die in den zwölf Monaten vor dem und einschließlich des 

Bezugszeitpunkts überwiegend an ihrem üblichen Aufenthaltsort gelebt haben, 

oder 

b) Personen, die in den zwölf Monaten vor dem und einschließlich des 

Bezugszeitpunkts an ihrem üblichen Aufenthaltsort eingetroffen sind und bei 

denen die Absicht oder die Erwartung besteht, sich nach der Ankunft 

mindestens zwölf Monate überwiegend dort aufzuhalten; 

3. „Lebenszeichen“ bezeichnet alle Informationen, die auf den tatsächlichen Aufenthalt 

und den üblichen Aufenthaltsort einer Person in dem betreffenden Gebiet hinweisen, 

einschließlich Informationen die aus jeder geeigneten Quelle oder Kombination von 

Quellen bezogen werden und einschließlich digitaler Spuren bezüglich der Person; 

4. ▌ 
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5. „internationale Wanderung“ bezeichnet ein Ereignis, durch das eine Person ihren 

üblichen Aufenthaltsort in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder eines 

Drittlands verlegt, nachdem sie zuvor ihren üblichen Aufenthaltsort in einem anderen 

Mitgliedstaat oder einem Drittland hatte; 

6. „Zuwanderer“ bezeichnet eine Person, die im Bezugszeitraum international 

gewandert ist, um ihren neuen üblichen Aufenthaltsort im Meldeland zu begründen; 

7. „Abwanderer“ bezeichnet eine Person, die während des Bezugszeitraums 

international gewandert ist, um ihren neuen üblichen Aufenthaltsort außerhalb des 

Meldelands zu begründen, nachdem sie zuvor ihren üblichen Aufenthaltsort im 

Meldeland hatte; 

8. „Binnenwanderung“ bezeichnet das Ereignis, durch das eine Person ihren üblichen 

Aufenthalt innerhalb des Hoheitsgebiets des Meldelands verlegt; 

8a. „schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen“ bezeichnet Gruppen von 

Einzelpersonen, bei denen ein tatsächliches oder empfundenes Hindernis in Bezug 

auf die vollständige und repräsentative Einbeziehung in die Erhebung statistischer 

Daten besteht, sei es, weil diese Gruppen nicht ausreichend erfasst werden oder 

weil spezifische Eigenschaften fehlen, um sie zu identifizieren; 

9. „Unterkunft“ bezeichnet ein vorübergehendes oder dauerhaftes Bauwerk, einen 

Schutzraum oder ein Quartier, an dem sich eine oder mehrere Personen aufhalten, 

unabhängig davon, ob sie für die menschliche Beherbergung ausgelegt oder 

bestimmt sind; 

10. „Herkömmliche Wohnungen“ bezeichnet strukturell separate und unabhängige 

Räumlichkeiten an einem festen Ort, die für eine dauerhafte menschliche 

Unterbringung konzipiert sind und am Stichtag  

a) als üblicher Aufenthaltsort verwendet werden,  

b) unbewohnt sind oder  

c) als Zweit- oder Saisonwohnung verwendet werden;  

10a. „Separate Räumlichkeiten“ bezeichnet von Wänden umgebene und von einem 

Dach oder einer Decke bedeckte Räumlichkeiten, in denen eine Person oder 

mehrere Personen unabhängig von anderen wohnen können; 
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10b. „Unabhängig Räumlichkeiten“ bezeichnet Räumlichkeiten mit einem direkten 

Zugang von einer Straße oder einer Treppe, einem Durchgang, einer Galerie oder 

einem Gelände. 

11. „Wohngebäude“ bezeichnet ein dauerhaftes Bauwerk, das aus einer oder mehreren 

herkömmlichen Wohnungen besteht oder das für institutionelle oder kollektive 

Wohnzwecke bestimmt ist; 

12. „Haushalt“ bezeichnet eine Gruppe von zwei oder mehr Personen, die sich 

Unterkünfte ▌ teilen, oder eine Einzelperson, die nicht Teil eines anderen Haushalts 

ist; 

12a. „Einrichtung“ bezeichnet eine Gemeinschaftsunterkunft zum Zwecke der 

langfristigen Unterbringung einer Gruppe von Personen und der Bereitstellung 

von Dienstleistungen ihres täglichen Bedarfs; 

13. „Familie“ bezeichnet eine Gruppe von zwei oder mehr Personen, die meistens im 

selben Haushalt leben und die durch Elternschaft oder durch eheliche, eingetragene 

oder eheähnliche Lebensgemeinschaft miteinander verbunden sind; 

14. „Verwaltungsdatensätze“ bezeichnet Daten, die eine nichtstatistische Quelle, 

üblicherweise ein von einer öffentlichen Stelle geführtes Register, ohne die 

vorwiegende Absicht erzeugt hat, Statistiken zu erstellen; 

15. „Bereich“ bezeichnet einen oder mehrere Datensätze zur Erfassung bestimmter 

Themen; 

16. „Thema“ bezeichnet den über die statistischen Einheiten zu erhebenden 

Informationsgehalt, wobei jedes Thema mehrere Einzelthemen umfasst; 

17. „Einzelthema“ bezeichnet den über die statistischen Einheiten zu erhebenden 

genauen Informationsgehalt zu einem Thema, wobei jedes Einzelthema eine oder 

mehrere Variablen umfasst; 

18. „Datensatz“ bezeichnet eine oder mehrere in strukturierter Form organisierte 

Variablen; 

19. „Volks- und Wohnungszählung“ bezeichnet die detaillierten zehnjährlichen 

Datensätze und Metadaten, die gemäß dieser Verordnung bereitzustellen sind; 

www.parlament.gv.at



 

 120 

20. „statistische Einheit“ bezeichnet ein Mitglied einer Grundgesamtheit von Einheiten, 

d. h. Personen, Gegenstände oder Ereignisse, zu denen Daten erfasst und ▌ 

Statistiken erstellt werden; 

21. „Variable“ bezeichnet ein Merkmal einer statistischen Einheit, das mehr als eine 

Reihe von Werten aufweisen kann; 

22. „Aufschlüsselung“ bezeichnet eine vordefinierte, erschöpfende und sich gegenseitig 

ausschließende Reihe von Werten, die einer Variablen zugeordnet werden können, 

die statistische Einheiten charakterisiert; 

23. „nationale Ebene“ bezeichnet das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats; 

24. „regionale Ebene“ bezeichnet die NUTS-3-Ebene gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1059/2003; 

25. „lokale Ebene“ bezeichnet die Ebene der lokalen Verwaltungseinheit ▌ gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1059/2003; 

26. „Rasterebene“ bezeichnet ein Statistikraster gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1059/2003; 

27. „Rahmen“ bezeichnet ein Verzeichnis, ein Material oder ein Gerät, das die 

Bestandteile der Zielgesamtheit begrenzt und identifiziert und je nach Nutzung den 

Zugang zu den Elementen ermöglichen oder zusätzliche Merkmale liefern kann; 

28. „Bezugszeitpunkt“ bezeichnet den Zeitpunkt, auf den sich die Statistiken beziehen; 

29. „Bezugszeitraum“ bezeichnet der Zeitraum, auf den sich die Ereignisstatistiken 

beziehen; 

30. „Bezugszeit“ bezeichnet entweder den Bezugszeitpunkt oder den Bezugszeitraum, je 

nachdem, ob sich die Statistiken auf Ereignisse oder andere statistische Einheiten 

beziehen; 

31. „Metadaten“ bezeichnet Informationen, die für die Nutzung und Interpretation von 

Statistiken erforderlich sind und Datensätze auf strukturierte Weise beschreiben; 

32. „vorgeprüfte Datensätze“ bezeichnet Datensätze, die von den Mitgliedstaaten auf der 

Grundlage vereinbarter gemeinsamer Validierungsregeln überprüft wurden; 

33. „Qualitätsbericht“ bezeichnet einen Bericht mit Informationen zur Qualität eines 

statistischen Produkts oder Verfahrens. 
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Artikel 3 

Bevölkerungsbasis  

1. Für die Zwecke dieser Verordnung besteht die Bevölkerungsbasis aus allen 

Personen, die zum Bezugszeitpunkt ihren üblichen Aufenthaltsort in der Union in 

einer bestimmten Gebietseinheit eines Mitgliedstaats auf nationaler, regionaler, 

lokaler oder Rasterebene haben. 

2. Die Bevölkerungsbasis umfasst alle Personen mit üblichem Aufenthaltsort, 

unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder der Tatsache, ob die Person staatenlos 

ist oder war ▌. 

3. Von der Bevölkerungsbasis ausgenommen sind Personen, die ihren üblichen 

Aufenthaltsort außerhalb des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats haben, unabhängig 

von ihrem Geburtsort oder ihrer Staatsangehörigkeit und unabhängig von etwaigen 

familiären, sozialen, wirtschaftlichen oder vermögensrechtlichen Bindungen, die die 

Personen zu dem Mitgliedstaat haben. 

4. Personen ohne üblichen Aufenthaltsort wird als üblicher Aufenthaltsort der Ort 

zugeordnet, an dem sie sich zum Bezugszeitpunkt befinden. 

5. Die Mitgliedstaaten wenden die in dieser Verordnung festgelegte Definition des 

Begriffs „üblicher Aufenthaltsort“ auf alle Datensätze an, die der Kommission 

(Eurostat) im Rahmen dieser Verordnung bereitgestellt werden, und dies für die 

nationale, regionale, lokale und Rasterebene. 

6. Bei der Anwendung der Definition des Begriffs „üblicher Aufenthaltsort“ verwenden 

die Mitgliedstaaten 

a) eine oder eine Kombination der in Artikel 9 Absatz 1 genannten Datenquellen, 

b) Schätzverfahren wie „Lebenszeichen“ sowie weitere wissenschaftlich 

fundierte, hinreichend dokumentierte und öffentlich verfügbare statistische 

Schätzmethoden zur Berichtigung der tatsächlichen Anwesenheit am 

vermuteten üblichen Aufenthaltsort während des größten Teils der mit dem 

Bezugszeitpunkt endenden zwölf Monate und ▌ zur Schätzung der Zahl der 

Personen, die in den zwölf Monaten nach der Ankunft beabsichtigen, sich 

überwiegend dort aufzuhalten oder dies voraussichtlich tun werden. 
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6a. Für die Zwecke der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rat 

unterrichtet die Kommission den Rat am Ende jedes Bezugsjahres über die 

Gesamtbevölkerung der Mitgliedstaaten, wie sie der Kommission (Eurostat) am 

31. August des auf das Bezugsjahr folgenden Kalenderjahres vorliegt. 

Artikel 4 

Statistische Einheiten 

Für die folgenden statistischen Einheiten werden Statistiken im Rahmen dieser Verordnung 

erstellt: 

a) Personen, 

b) Lebensereignisse, 

c) Familien, 

d) Haushalte, 

e) Wohngebäude, Unterkünfte, einschließlich Einrichtungen, und herkömmliche 

Wohnungen. 

Artikel 5 

Statistische Anforderungen 

1. Die europäischen Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken erstrecken sich auf 

folgende Bereiche: 

a) Demografie, 

b) Wohnung, 

c) Familien und Haushalte. 

2. Die Statistiken in den in Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Bereichen werden 

nach den im Anhang aufgeführten Themen und Einzelthemen in Datensätze 

gegliedert. Handelt es sich bei der statistischen Einheit um eine Person, so werden 

die Datensätze nach Geschlecht und Alter und gegebenenfalls nach anderen 

Merkmalen aufgeschlüsselt. 

3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 17 zur Änderung der im Anhang aufgeführten Liste der Einzelthemen zu 

erlassen. Diese delegierten Rechtsakte werden mindestens zwölf Monate vor Beginn 

der entsprechenden Bezugszeit erlassen. 
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4. Bei der Ausübung der Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Absatz 3 

dieses Artikels stellt die Kommission sicher, dass diese Rechtsakte keine erhebliche 

und unverhältnismäßige Belastung für die Mitgliedstaaten und die 

Auskunftspersonen darstellen. Jedes neue Einzelthema wird im Rahmen von 

Pilotstudien, die von der Kommission (Eurostat) und den Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 14 durchgeführt werden, auf seine Durchführbarkeit hin geprüft. 

5. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen 

Eigenschaften der Datensätze und Metadaten, die der Kommission (Eurostat) zur 

Verfügung zu stellen sind. In diesen Durchführungsrechtsakten sind gegebenenfalls 

die folgenden technischen Elemente anzugeben: 

a) Titel der Variablen, ihre technischen Spezifikationen und Aufschlüsselungen, 

b) detaillierte Spezifikationen zu den statistischen Einheiten und den Metadaten, 

c) zu verwendende statistische Klassifikationen, 

d) Fristen für die Bereitstellung, 

e) technische Formate für die Bereitstellung von Datensätzen und Metadaten, 

f) Inhalt, Aufbau, Periodizität, Modalitäten und Fristen für die Bereitstellung der 

Qualitätsberichte sowie bei Bedarf und entsprechender Begründung weitere 

Spezifikationen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren mindestens zwölf Monate vor Beginn der betreffenden Bezugszeit 

erlassen, mit Ausnahme der Volks- und Wohnungszählung, für die die 

Durchführungsrechtsakte mindestens 24 Monate vor Beginn des Jahres, in das der 

Bezugszeitpunkt fällt, erlassen werden. 

Artikel 6 

Periodizität und Bezugszeiten 

1. Die Mitgliedstaaten erstellen vierteljährlich, halbjährlich, jährlich und im Abstand 

von mehreren Jahren sowie im Rahmen einer zehnjährlichen Volks- und 

Wohnungszählung europäische Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken. 

2. Die Jahre, die auf „1“ enden, sind die Bezugsjahre für die zehnjährliche Volks- und 

Wohnungszählung. 
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3. Die Jahre, die auf „1“, „5“ und „8“ enden, sind die Bezugsjahre für mehrjährliche 

Statistiken. 

4. Die Periodizität und die Bezugszeit ▌ für jedes Einzelthema sind im Anhang 

festgelegt. 

5. Der erste Bezugszeitpunkt, für den jährliche Statistiken zum Thema 

„Bevölkerungsbestände“ vorzulegen sind, ist der 31. Dezember 2025. Die erste 

Bezugszeit, für die andere Statistiken gemäß dieser Verordnung vorzulegen sind, ist 

im Jahr 2026. 

6. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 17 zur Änderung des Anhangs durch Aktualisierung der Periodizität und der 

Bezugszeiten zu erlassen. 

Artikel 7 

Anforderungen bezüglich Ad-hoc-Statistiken 

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) Ad-hoc-Datensätze und 

Metadaten. 

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 17 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen die von den 

Mitgliedstaaten auf Ad-hoc-Basis bereitzustellenden Datensätze und Metadaten 

festgelegt werden, wenn die Erhebung zusätzlicher Statistiken zur Deckung des 

zusätzlichen statistischen Bedarfs im Rahmen dieser Verordnung als notwendig 

erachtet wird, wobei zur Erhebung der angeforderten Daten bevorzugt 

Verwaltungsdatenquellen und Verwaltungsdatensätze herangezogen werden. 

3. In diesen in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakten ist Folgendes festgelegt: 

a) die im Rahmen von Ad-hoc-Datensätzen bereitzustellenden Einzelthemen 

sowie die Gründe für den zusätzlichen statistischen Bedarf, 

b) die Bezugszeiten. 

4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, ab dem Bezugsjahr 2027 und mit 

einem Mindestabstand von zwei Jahren zwischen den einzelnen Ad-hoc-Erhebungen 

delegierte Rechtsakte gemäß Absatz 2 zu erlassen. 
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5. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen 

Eigenschaften der in Absatz 2 genannten Ad-hoc-Datensätze und Metadaten. In 

diesen Durchführungsrechtsakten sind gegebenenfalls die folgenden technischen 

Elemente anzugeben: 

a) Titel der Variablen, ihre technischen Spezifikationen und Aufschlüsselungen, 

b) detaillierte Spezifikationen zu den statistischen Einheiten und den Metadaten, 

c) zu verwendende statistische Klassifikationen, 

d) Fristen für die Bereitstellung. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden bis spätestens zwölf Monate vor Beginn der 

Bezugszeit gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  

Artikel 8 

Der Kommission zu übermittelnde Datensätze und Metadaten 

1. Zur Übermittlung der vorgeprüften Datensätze und Metadaten an die Kommission 

(Eurostat) im Einklang mit dem Anhang verwenden die Mitgliedstaaten ein von der 

Kommission (Eurostat) festgelegtes technisches Format. Die Datensätze und 

Metadaten werden der Kommission (Eurostat) über den zentralen 

Dateneingangsdienst übermittelt. 

2. Veröffentlichen die Mitgliedstaaten die nach dieser Verordnung erforderlichen 

Daten auf nationaler Ebene vor Ablauf der gemäß Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe d 

und Artikel 7 Absatz 5 Buchstabe d festgelegten Fristen für die Übermittlung, so 

legen sie sie der Kommission (Eurostat) unverzüglich und mindestens innerhalb 

von 21 Kalendertagen ab der Veröffentlichung auf nationaler Ebene vor. 

3. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) Folgendes ▌: 

a) überarbeitete Datensätze und Metadaten, wenn eine Überarbeitung 

vorgenommen wird, nachdem die gemäß dieser Verordnung erforderlichen 

Datensätze ursprünglich bereitgestellt wurden, 

b) überarbeitete Datensätze und Metadaten für relevante Zeitreihen, wenn eine 

Überarbeitung von Datensätzen vorgenommen wird, die der Kommission 

(Eurostat) vor der Anwendung dieser Verordnung bereitgestellt wurden.  
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Die überarbeiteten Datensätze und Metadaten werden innerhalb von 

14 Kalendertagen ab der Überarbeitung übermittelt und durch Qualitätsberichte 

gemäß Artikel 12 ergänzt. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverzüglich über jegliche 

Entscheidung, Datensätze und Metadaten zu überarbeiten.  

 

Artikel 9 

Datenquellen und Methoden 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission (Eurostat) verwenden eine oder eine 

Kombination der folgenden Datenquellen, sofern sie die Erstellung von Statistiken 

ermöglichen, die die in Artikel 12 festgelegten Qualitätsanforderungen erfüllen: 

a) Verwaltungsdatenquellen, 

b) statistische Erhebungen oder andere statistische Datenerhebungen, 

c) andere Quellen, einschließlich Daten in Privatbesitz, 

d) Weiterverwendung von Daten, die aus dem Datenaustausch zwischen den 

nationalen statistischen Stellen und der Kommission (Eurostat) im Rahmen des 

ESS stammen. 

(2) Die Mitgliedstaaten bewerten und überwachen die Qualität ihrer Datenquellen, 

einschließlich der Verwaltungsdatensätze und anderer verwendeter geeigneter 

Quellen. 

(3) Die Mitgliedstaaten bemühen sich darum, kontinuierlich innovative Quellen und 

Methoden zu entwickeln, und nutzen sie, um die im Rahmen dieser Verordnung 

erstellten Statistiken zu verbessern, sofern sie die Erstellung von Statistiken 

ermöglichen, die den in Artikel 12 festgelegten Qualitätsanforderungen 

entsprechen.  

(4) Die gemäß dieser Verordnung erstellten Statistiken beruhen auf statistisch fundierten 

und gut dokumentierten Methoden unter Berücksichtigung internationaler 

Empfehlungen und bewährter Verfahren wie „Lebenszeichen“▌ und anderer 

wissenschaftlich fundierter statistischer Schätzverfahren, die zur Erhebung von 

Daten über die Wohnbevölkerung in den Mitgliedstaaten verwendet werden. 
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(5) Auf hinreichend begründetes Ersuchen der Kommission (Eurostat) stellen die 

Mitgliedstaaten letzterer die Bewertungsergebnisse der Datenquellen, die 

Dokumentation der Methoden und die erforderlichen Erläuterungen bereit. 

Artikel 10 

Zeitnaher Zugang zu und Weiterverwendung von Verwaltungsdaten 

(1) Im Einklang mit Artikel 17a der Verordnung (EU) Nr. 223/2009 gestatten die 

nationalen Behörden, die für Verwaltungsdatenquellen zuständig sind, die für die 

Zwecke dieser Verordnung relevant sind, die Weiterverwendung dieser Daten in 

ausreichender Zeit und Häufigkeit, um innerhalb der Fristen und im Einklang mit den 

spezifischen Qualitätsanforderungen dieser Verordnung Statistiken zu erstellen und 

vorzulegen. Die nationalen statistischen Stellen und die für 

Verwaltungsunterlagen zuständigen nationalen Stellen richten die für die zeitnahe 

und kostenlose Gewährung des Zugangs zu diesen Unterlagen erforderlichen 

Kooperationsmechanismen ein. 

(1a) Für die Zwecke der Erstellung von Statistiken zum Einzelthema der 

energiebezogenen Gebäudemerkmale haben die nationalen statistischen Stellen 

zeitnah und regelmäßig Zugang zu den nationalen Datenbanken über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden gemäß der Richtlinie .../... des 

Europäischen Parlaments und des Rates+ und dürfen Verwaltungsdaten aus 

diesen Datenbanken weiterverwenden. 

(1b) Für die Zwecke der Erstellung geschlechtsbasierter Aufschlüsselungen von 

Bevölkerungsdaten verwenden die nationalen statistischen Ämter die in den 

nationalen Verwaltungsdatenquellen verfügbaren Informationen. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung ist es der Kommission (Eurostat) auf Anfrage 

gestattet, zeitnah auf einschlägige Daten und Metadaten aus Datenbanken und 

Interoperabilitätssystemen, die von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

unterhalten werden, einschließlich im Rahmen der Verordnungen (EU) Nr. 910/2014 

und (EU) 2018/1724, sowie auf statistische Daten, die im zentralen Speicher für 

Berichte und Statistiken (CRRS) gespeichert sind▌, zuzugreifen und diese 

weiterzuverwenden. Insbesondere greift die Kommission (Eurostat) gemäß den 
                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der in (2021/0426(COD)) 

enthaltenen Richtlinie und in den Fußnotentext Nummer, Datum, Titel, 
Amtsblattfundstelle und ELI-Kennung jener Richtlinie einfügen. 
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Verordnungen (EU) 2019/817 und (EU) 2019/818 und den Verordnungen zur 

Einrichtung der Systeme, deren statistische Daten im CRRS gespeichert sind, über 

den CRRS auf Daten aus den interoperablen IT-Großsystemen (LSIT) im Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu. Zu diesem Zweck arbeitet die 

Kommission (Eurostat) weiter mit den einschlägigen Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union zusammen, um die erforderlichen maßgeschneiderten statistischen 

Daten und Metadaten – soweit nach dem Unionsrecht möglich – für europäische 

Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken, die operativen Modalitäten für ihre 

Bereitstellung und die erforderlichen physischen und logischen Garantien 

festzulegen. 

Artikel 11 

Listen der Länder und Gebiete 

(1) Enthalten die Datensätze Informationen nach Ländern oder Gebieten, so verwenden 

die Mitgliedstaaten für die Zwecke dieser Verordnung und der Verordnung (EG) 

Nr. 862/2007 spezifische Aufschlüsselungen. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung oder 

Aktualisierung der Listen der Länder und Gebiete, die für die Aufschlüsselungen der 

gemäß dieser Verordnung erstellten Statistiken gelten. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 dieser 

Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. ▌ 

(3) Durchführungsrechtsakte, mit denen mehr als ein Drittel der 

Aufschlüsselungskategorien der Länder oder Gebiete geändert wird, gelten 

frühestens 12 Monate nach ihrem Inkrafttreten. 

Artikel 12 

Qualitätsanforderungen und Qualitätsberichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Qualität der 

übermittelten Datensätze und Metadaten zu sichern. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete und wirksame Maßnahmen, um 

a) die Vorschriften über die Bevölkerungsbasis gemäß Artikel 3 Verordnung 

einheitlich und unabhängig von den verwendeten Datenquellen umzusetzen, 

b) schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen zu erfassen oder zu schätzen, 
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c) die Vollständigkeit und Genauigkeit der erfassten Bevölkerung gemäß 

Artikel 3 zu kontrollieren, 

d) Rahmen festzulegen, die für die Zwecke der vorliegenden Verordnung und des 

Artikels 12 der Verordnung (EU) 2019/1700 geeignet sind, 

e) mögliche Risiken einer Untererfassung oder Doppelerfassung im 

Zusammenhang mit der Freizügigkeit von Personen in der Union, dem Zugang 

von Personen zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit Lebensereignissen und dem Recht von Personen, innerhalb der Union 

grenzüberschreitend Wohneigentum zu erwerben, zu besitzen und zu nutzen, 

zu vermeiden, etwa durch die Einführung einheitlicher digitaler 

Identifikatoren, 

f) mögliche Risiken einer Untererfassung oder Doppelerfassung zu vermeiden 

und eine bessere Vergleichbarkeit der Wanderungsströme sicherzustellen, 

g) der Kommission (Eurostat) alle Daten zur Verfügung zu stellen, die 

erforderlich sind, um die Vollständigkeit der veröffentlichten europäischen 

Statistiken sicherzustellen. 

(2a) Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der Metadaten über die 

Spezifikationen und der Daten, auch mit Blick auf deren Veröffentlichung in 

benutzerfreundlicher Form auf der Website der Kommission (Eurostat). 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) erstmals bis zum 

31. März 2027 und danach jedes Jahr, das auf „0“, „3“ oder „7“ endet, einen 

Qualitätsbericht, in dem die Qualität der bereitgestellten Statistiken und die 

statistischen Verfahren für die während des Zeitraums bereitgestellten Datensätze 

beschrieben werden. Solche Qualitätsberichte enthalten Angaben zu den 

verwendeten Datenquellen und Methoden, der Anwendung der Konzepte und 

Definitionen und den damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf die Qualität 

der ausgewählten Datenquellen, Datenkorrekturen und deren Gründen und 

Auswirkungen sowie zu den Methoden zur Kontrolle der statistischen Offenlegung. 

Ferner wird in solchen Qualitätsberichten ausführlich dargelegt, wie die 

Mitgliedstaaten die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umgesetzt haben und wie 

die in Absatz 2 genannten Qualitätskriterien erfüllt wurden. 
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(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die praktischen 

Vorkehrungen für die Qualitätsberichte und deren Inhalt festgelegt sind.  

Diese Durchführungsrechtsakte dürfen keine wesentlichen zusätzlichen Belastungen 

oder Kosten für die Mitgliedstaaten verursachen.  

Sie werden gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

(4a) Für jegliche in solchen Durchführungsrechtsakten vorgesehene größere 

Anpassung kann finanzielle und technische Unterstützung gemäß Artikel 15 oder 

eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 19 Absatz 1a gewährt werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) schnellstmöglich über 

alle maßgeblichen Informationen oder Veränderungen hinsichtlich der Durchführung 

dieser Verordnung, welche sich auf die Qualität der bereitgestellten Statistiken 

auswirken würden, und ergreifen unverzüglich Maßnahmen zur Behebung des 

Problems. 

(6) Auf hinreichend begründetes Ersuchen der Kommission (Eurostat) legen die 

Mitgliedstaaten unverzüglich zusätzliche Klarstellungen vor, die zur Bewertung der 

Qualität der statistischen Informationen notwendig sind, z. B. die Ergebnisse der 

Bewertung der Datenquellen und die Dokumentation der Methoden. 

Artikel 13 

Gemeinsame Nutzung von Daten 

(1) Zweck der gemeinsamen Nutzung von Daten zwischen nationalen statistischen 

Ämtern und anderen einzelstaatlichen Stellen, die in dem in Artikel 5 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 223/2009 genannten Verzeichnis aufgeführt sind (nationale 

statistische Stellen), sowie zwischen diesen ▌nationalen statistischen Stellen und 

der Kommission (Eurostat) ist ausschließlich die Entwicklung und Erstellung 

europäischer Statistiken, die unter diese Verordnung fallen, und die Verbesserung 

ihrer Qualität. 

(2) Im Interesse einer sicheren gemeinsamen Nutzung von Daten innerhalb des ESS sind 

alle erforderlichen Garantien in Bezug auf den physischen, technischen und 

logischen Schutz der Daten zu treffen, einschließlich einer sicheren Infrastruktur 

für die gemeinsame Datennutzung. Die Kommission (Eurostat) richtet eine sichere 

Infrastruktur ein, um die gemeinsame Nutzung von Daten gemäß Absatz 1 zu 
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erleichtern. Die ▌nationalen statistischen Stellen können diese sichere Infrastruktur 

für die gemeinsame Datennutzung für den in Absatz 1 genannten Zweck nutzen. Die 

Kommission (Eurostat) und die nationalen statistischen Stellen, die diese sichere 

Infrastruktur für die gemeinsame Datennutzung für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß Absatz 3 nutzen, gelten als für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in der sicheren Infrastruktur für die gemeinsame 

Datennutzung gemeinsam Verantwortliche. Falls die nationalen statistischen 

Stellen eine andere Infrastruktur für die gemeinsame Datennutzung nutzen, 

stellen sie sicher, dass diese Infrastruktur mindestens das gleiche Maß an 

Sicherheit bietet wie die von der Kommission (Eurostat) geschaffene Infrastruktur. 

(3) Handelt es sich bei den betreffenden Daten um vertrauliche Daten im Sinne von 

Artikel 3 Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 oder um personenbezogene 

Daten gemäß den Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725, kann die 

Weitergabe dieser Daten ▌auf freiwilliger Basis erfolgen, sofern 

a) sie sich jeweils im Einzelfall auf ein Ersuchen stützt, das die Notwendigkeit 

begründet, die Daten auszutauschen, insbesondere im Hinblick auf die konkret 

zu behandelnden Qualitätsfragen, 

b) sie sich ▌auf Technologien zum Schutz der Privatsphäre stützt, die speziell für 

die Umsetzung der Grundsätze der Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 

2018/1725 konzipiert sind, insbesondere in Bezug auf Zweckbindung, 

Datenminimierung, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit, 

c) sie Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 unberührt lässt. 

(3a) Für die Zwecke der gemeinsamen Datennutzung gemäß Absatz 1 werden 

nichtvertrauliche Daten von nationalen statistischen Ämtern und anderen 

einzelstaatlichen Stellen der einzelnen Mitgliedstaaten sowie von diesen nationalen 

statistischen Stellen und der Kommission (Eurostat) gemeinsam genutzt. 

(4) Die Kommission (Eurostat) und die Mitgliedstaaten testen und bewerten im Rahmen 

von Pilotstudien die Infrastruktur für die gemeinsame Datennutzung sowie die 

Eignung diesbezüglich einschlägiger Technologien zum Schutz der Privatsphäre▌. 

(5) Werden in den gemäß Absatz 4 dieses Artikels durchgeführten Pilotstudien 

▌wirksame und sichere Lösungen für die gemeinsame Datennutzung für die in 

Absatz 1 genannten Zwecke ermittelt, so kann die Kommission 
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Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen technische Spezifikationen für die 

gemeinsame Datennutzung und Maßnahmen für die Vertraulichkeit und Sicherheit 

von Informationen festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 14 

Pilot- und Durchführbarkeitsstudien 

(1) Soweit dies für die Zwecke dieser Verordnung erforderlich und angemessen ist, leitet 

die Kommission (Eurostat) Pilot- und Durchführbarkeitsstudien ein, die Folgendes 

zum Ziel haben: 

a) Bewertung der Verfügbarkeit von Datenquellen und ihrer Qualität, 

einschließlich Daten in öffentlichem und privatem Besitz in den 

Mitgliedstaaten und auf Unionsebene, 

b) Entwicklung und Bewertung der Durchführbarkeit der Umsetzung neuer 

▌Einzelthemen, statistischer Einheiten, Variablen und ihrer 

Aufschlüsselungen, 

ba) Bewertung der Verfügbarkeit von Datenquellen, Verbesserung der Methoden 

für die Bereitstellung von Statistiken über die Behinderung von Menschen 

und Erprobung aufgeschlüsselter Statistiken, einschließlich ihrer 

Vergleichbarkeit, im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

und Gepflogenheiten in den Bereichen Datenschutz und Kontrolle der 

Offenlegung, 

c) Entwicklung neuer Methoden und statistischer Techniken zur Verbesserung der 

Qualität und zur Verbesserung der Informationen über schwer erreichbare 

Bevölkerungsgruppen, 

d) Verringerung der Diskrepanzen bei den Daten über Wanderungsströme und 

Sicherstellung ihrer besseren Vergleichbarkeit, 

da) Verringerung der etwaigen Untererfassung oder Doppelerfassung von 

Personen, 

e) Erprobung und Bewertung der Infrastruktur für die gemeinsame 

Datennutzung innerhalb des ESS sowie der Eignung diesbezüglich 
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einschlägiger Technologien zum Schutz der Privatsphäre▌ gemäß Artikel 13 

Absatz 4. 

(2) Die Mitgliedstaaten können sich an diesen Studien beteiligen, gewährleisten jedoch 

zusammen mit der Kommission (Eurostat) die Repräsentativität dieser Studien auf 

Unionsebene. 

(3) Die Ergebnisse dieser Studien werden von der Kommission (Eurostat) in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bewertet. Die Kommission (Eurostat) 

erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Berichte über die Ergebnisse 

dieser Studien. 

Artikel 15 

Finanzierung 

(1) Im Hinblick auf die Durchführung dieser Verordnung wird den in Artikel 5 

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 genannten nationalen statistischen 

Stellen im Einklang mit der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 zu folgenden 

Zwecken ein finanzieller Beitrag aus dem mit der Verordnung (EU) 2021/690 

eingerichteten Binnenmarktprogramm bereitgestellt: 

a) Anpassungen der für die Entwicklung und Umsetzung neuer oder verbesserter 

Datenquellen, Methoden, gemeinsamer Datennutzung, statistischer Einheiten, 

Themen, Einzelthemen, Variablen und deren Aufschlüsselungen 

erforderlichen Infrastrukturen und Schulungen in den nationalen 

statistischen Systemen, 

aa) Vorbereitung und Durchführung von Ad-hoc-Datenerhebungen gemäß 

Artikel 7, 

b) Beteiligung der Mitgliedstaaten an repräsentativen Pilot- und 

Durchführbarkeitsstudien gemäß Artikel 14. 

(1a) Die Höhe des gemäß diesem Artikel bereitgestellten finanziellen Beitrags der 

Union wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln im Einklang mit 

den Vorschriften des Binnenmarktprogramms im Rahmen des jährlichen 

Haushaltsverfahrens festgelegt. 

Darüber hinaus können die in Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 genannten nationalen statistischen Stellen im Einklang mit den 
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jeweils geltenden Vorschriften Unterstützung aus anderen anwendbaren 

Finanzierungsprogrammen der Union beantragen. Die Mitgliedstaaten können 

ferner Unterstützung aus dem Instrument für technische Unterstützung 

beantragen, um die Qualität von Statistiken zu verbessern und Methoden gemäß 

den Anforderungen dieser Verordnung zu entwickeln, wobei dies im Einklang mit 

den Vorschriften des Instruments für technische Unterstützung und dessen Ziel 

erfolgen muss, die Produktion und Bereitstellung von Daten und Statistiken sowie 

die diesbezügliche Qualitätskontrolle zu verbessern. 

(2) Der finanzielle Beitrag der Union darf 90 % der förderfähigen Kosten nicht 

überschreiten. 

Artikel 16 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland mittels eines Beschlusses an den im Rahmen dieser Verordnung 

finanzierten Maßnahmen teil, der gemäß einer völkerrechtlichen Übereinkunft oder auf der 

Grundlage eines anderen Rechtsinstruments erlassen wurde, so gewährt das Drittland dem 

zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), 

dem Rechnungshof und der EUStA die Rechte und den Zugang, die sie zur umfassenden 

Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. Im Falle des OLAF umfassen diese Rechte 

das Recht zur Durchführung von Untersuchungen einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013. 

Artikel 17 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 

Absatz 6 und Artikel 7 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 

[Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum des Inkrafttretens der Verordnung 

einfügen] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 6 und Artikel 7 

Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 

werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
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Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen und hält das Europäische Parlament über ihre 

vorbereitenden Arbeiten auf dem Laufenden. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 6 und 

Artikel 7 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

Artikel 18 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird durch den Ausschuss für das Europäische Statistische System 

(AESS) unterstützt, der durch Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 

eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 19 

Ausnahmeregelungen 

(1) Erfordert die Anwendung dieser Verordnung ▌größere Anpassungen des nationalen 

statistischen Systems eines Mitgliedstaats, so kann die Kommission diesem 
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Mitgliedstaat im Wege von Durchführungsrechtsakten Ausnahmeregelungen für eine 

Höchstdauer von sieben Jahren gewähren. 

(1a) Erfordert ein gemäß dieser Verordnung erlassener delegierter Rechtsakt oder 

Durchführungsrechtsakt größere Anpassungen des nationalen statistischen 

Systems eines Mitgliedstaats, so kann die Kommission diesem Mitgliedstaat im 

Wege von Durchführungsrechtsakten Ausnahmeregelungen für eine Höchstdauer 

von drei Jahren gewähren.  

(2) Bei der Gewährung von Ausnahmeregelungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels 

berücksichtigt die Kommission die Vergleichbarkeit der Statistiken der 

Mitgliedstaaten und die rechtzeitige Berechnung der erforderlichen repräsentativen 

und zuverlässigen europäischen Aggregate. Bei Gewährung solcher 

Ausnahmeregelungen stellt die Kommission ferner sicher, dass die Anforderungen in 

Bezug auf Statistiken, Metadaten und Qualität, die unter die vorliegende Verordnung 

fallen und zuvor durch die Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 oder durch Artikel 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 862/2007 abgedeckt waren, ohne Unterbrechung fortgeführt 

werden. 

(3) Der Mitgliedstaat stellt innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten des 

betreffenden Rechtsakts bei der Kommission einen ordnungsgemäß begründeten 

Antrag auf eine solche Ausnahmeregelung. 

(4) Die Kommission erlässt die in den Absätzen 1, 1a und 3 dieses Artikels genannten 

Durchführungsrechtsakte gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren. 

Artikel 20 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 

Die Verordnung (EG) Nr. 862/2007 wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel erhält folgende Fassung: „Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Rates vom 

11. Juli 2007 zu europäischen Statistiken über Asyl sowie über Verwaltungs- und 

Gerichtsverfahren in Bezug auf Einwanderungsbestimmungen und zur Aufhebung 

der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates über die Erstellung von Statistiken 

über ausländische Arbeitnehmer“ 

2. In Artikel 1 werden die Buchstaben a und b gestrichen. 
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3. In Artikel 2 Absatz 1 werden die Buchstaben a, b, c, f und g gestrichen. 

3a. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung:  

„d) ‚Staatsangehörigkeit‘ die Staatsangehörigkeit im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 der Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des 

Rates*+; 

4. Artikel 3 wird gestrichen. 

5. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 9c 

Zeitnaher Zugang zu und Weiterverwendung von Verwaltungsdaten 

(1) Im Einklang mit Artikel 17a der Verordnung (EU) Nr. 223/2009 gestatten die 

nationalen Behörden, die für Verwaltungsdatenquellen zuständig sind, die für 

die Zwecke dieser Verordnung relevant sind, die Weiterverwendung dieser 

Daten in ausreichender Zeit und Häufigkeit, um innerhalb der Fristen und im 

Einklang mit den spezifischen Qualitätsanforderungen dieser Verordnung 

Statistiken zu erstellen und vorzulegen. Die nationalen statistischen Stellen 

und die für Verwaltungsunterlagen zuständigen nationalen Stellen richten 

die für die zeitnahe und kostenlose Gewährung des Zugangs zu diesen 

Unterlagen erforderlichen Kooperationsmechanismen ein. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung ist es der Kommission (Eurostat) auf 

Anfrage gestattet, zeitnah auf einschlägige Daten und Metadaten aus 

Datenbanken und Interoperabilitätssystemen, die von Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union unterhalten werden, einschließlich im Rahmen der 

Verordnungen (EU) Nr. 910/2014 und (EU) 2018/1724, sowie auf statistische 

Daten, die im zentralen Speicher für Berichte und Statistiken (CRRS) 

gespeichert sind▌, zuzugreifen und diese weiterzuverwenden. Insbesondere 

greift die Kommission (Eurostat) gemäß den Verordnungen (EU) 2019/817 

und (EU) 2019/818 und den Verordnungen zur Einrichtung der Systeme, 

deren statistische Daten im CRRS gespeichert sind, über den CRRS auf 

Daten aus den interoperablen IT-Großsystemen (LSIT) im Raum der 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der in 

(2023/0008(COD)) enthaltenen Verordnung und in den Fußnotentext Nummer, 
Datum, Titel, Amtsblattfundstelle jener Verordnung einfügen.“ 
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Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu. Zu diesem Zweck arbeitet die 

Kommission (Eurostat) weiter mit den einschlägigen Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union zusammen, um die erforderlichen 

maßgeschneiderten statistischen Daten und Metadaten – soweit nach dem 

Unionsrecht möglich – für europäische Bevölkerungs- und 

Wohnungsstatistiken, die operativen Modalitäten für ihre Bereitstellung und 

die erforderlichen physischen und logischen Garantien festzulegen.“ 

6. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 10a 

Listen der Länder und Gebiete 

Die Listen der Länder und Gebiete gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) .../...*+ 

werden für die Erstellung von Statistiken im Rahmen dieser Verordnung verwendet, 

um die Vergleichbarkeit länder- und gebietsspezifischer Einzelheiten in den 

europäischen Statistiken sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten wenden diese Listen für 

die Erstellung der gemäß dieser Verordnung fälligen Statistiken beginnend mit 

Datenübermittlungen für das Bezugsjahr 2026 erstmals an. 

________ 

* Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische 

Bevölkerungs- und Wohnungsstatistiken, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 763/2008 und (EU) Nr. 1260/2013 (ABl. ...).“ 

 

Artikel 21 

Aufhebung 

Die Verordnungen (EG) Nr. 763/2008 und (EU) Nr. 1260/2013 werden mit Wirkung vom 

1. Januar 2026 aufgehoben; die in jenen Rechtsakten dargelegten Verpflichtungen im 

Hinblick auf Bezugszeiträume, die ganz oder teilweise vor diesem Datum liegen, bleiben 

hiervon unberührt. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der in (2023/0008(COD)) 

enthaltenen Verordnung und in den Fußnotentext Nummer, Datum, Titel, 
Amtsblattfundstelle jener Verordnung einfügen. 
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Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung. 

Artikel 22 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2026. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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ANHANG 

Bereiche, Themen und Einzelthemen mit Periodizität und Bezugszeit nach Einzelthema 

Bereich Thema Einzelthema Periodizität  

Bezugszeit 

(Datum oder 

Zeitraum) 

Demografie Bevölkerun
gsbestände 

Grundlegende Merkmale der 
Person 

6M 30.6.JJ 
und 

31.12.JJ 

A 31.12.JJ 

MA 31.12.JJ 

D 31.12.JJ 

Sozioökonomische Merkmale der 
Person 

A 31.12.JJ 

MA 31.12.JJ 

D 31.12.JJ 

Fruchtbarke
it 

Geburten Q Monat 

A Jahr 

Legale 
Schwangerschaftsabbrüche1 

A Jahr 

Sterblichkei
t 

Todesfälle Q Monat, 
Woche 

A Jahr 

Todesfälle bei Säuglingen A Jahr 

Später Fätaltod A Jahr 

Partnerschaf
ten 

Ehen und eingetragene 
Partnerschaften 

A Jahr 

 Merkmale von Personen, die eine 
Ehe oder eingetragene 
Partnerschaft eingehen 

A Jahr 

 Scheidungen und aufgelöste 
eingetragene Partnerschaften 

A Jahr 

Wanderung Zuwanderer Q Monat 

A Jahr 

Abwanderer Q Monat 

A Jahr 

Binnenwanderung A Jahr 

Erwerb und 
Verlust der 

Personen, die die 
Staatsangehörigkeit erworben 

A Jahr 
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Bereich Thema Einzelthema Periodizität  

Bezugszeit 

(Datum oder 

Zeitraum) 

Staatsangeh
örigkeit von 
EU-
Mitgliedstaa
ten und der 
Union 

haben 

Personen, die die 
Staatsangehörigkeit 
verloren/aufgegeben haben 

A Jahr 

Wohnung 

Unterkunft Merkmale der Unterkunft D 31.12.JJ 

Herkömmliche 

Wohnungen 

Grundlegende Gebäudemerkmale 
MA 31.12.JJ 

D 31.12.JJ 

Energiebezogene Gebäudemerkmale 

MA 

(A ab 2031) 
31.12.JJ 

D 31.12.JJ 

Belegte 

herkömmliche 

Wohnungen 

Merkmale belegter herkömmlicher 

Wohnungen 
D 31.12.JJ 

Nutzung belegter herkömmlicher 

Wohnungen 
D 31.12.JJ 

Familien und 

Haushalte 

Familien Merkmale der Familie D 31.12.JJ 

Haushalte 

Merkmale des Haushalts 
A 31.12.JJ 

MA 31.12.JJ 

Situation der Person im Haushalt 
A 31.12.JJ 

D 31.12.JJ 

_______________________________________ 
1 Bereitstellung auf freiwilliger Basis. 
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Legende 

Periodizität 

Vierteljährlich Q 

Alle 6 Monate 6M 

Jährlich A 

Mehrjährlich (Jahre, die auf „1“, „5“, „8“ enden) MA 

Zehnjährlich (Jahre, die auf „1“ enden) D 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0362
Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, 
Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und 
Unternehmensführungsrisiken
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, 
Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und 
Unternehmensführungsrisiken und zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU 
(COM(2021)0663 – C9-0395/2021 – 2021/0341(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0663),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0395/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 27. April 
20221,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 6. Dezember 2023 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0029/2023),

                                                
1 ABl. C 248 vom 30.6.2022, S. 87.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0341 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf 
Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- 
und Unternehmensführungsrisiken 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 248 vom 30.6.2022, S. 87. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zweck der Änderungen der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 in Bezug auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus 

Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken (ESG-

Risiken) ist es, die Harmonisierung des Bankenaufsichtsrahmens voranzutreiben 

und letztlich den Bankenbinnenmarkt zu vertiefen. Die zuständigen Behörden 

sollten bestrebt sein, sicherzustellen, dass der Aufsichtsrahmen auf Institute im 

Sinne der genannten Richtlinie  in verhältnismäßiger Weise angewandt wird, und 

sie sollten insbesondere darauf abzielen, die Befolgungs- und Meldekosten für 

kleine und nicht komplexe Institute so weit wie möglich zu senken, und zwar unter 

gebührender Berücksichtigung der Empfehlungen in dem Bericht mit dem Titel 

„Study of the Cost of Compliance with Supervisory Reporting Requirements“ 

(Studie über die Kosten der Einhaltung aufsichtlicher Meldepflichten), der 2021 

von der durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments 

und des Rates2 errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde, EBA) veröffentlicht wurde und in dem eine 

durchschnittliche Senkung der Meldekosten um 10 % bis 20 % angestrebt wurde. 

                                                 
1 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung 
der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

2 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 
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(2) Die zuständigen Behörden, ihre Mitarbeiter und die Mitglieder ihrer Führungsorgane 

sollten unabhängig und frei von politischem und wirtschaftlichem Einfluss sein. Das 

Risiko von Interessenkonflikten untergräbt die Integrität des Finanzsystems der 

Union und steht dem Ziel einer integrierten Banken- und Kapitalmarktunion im 

Wege. In der Richtlinie 2013/36/EU sollte detaillierter festgelegtwerden, wie die 

Mitgliedstaaten sicherzustellen haben, dass die zuständigen Behörden, einschließlich 

ihrer Mitarbeiter und der Mitglieder ihrer Führungsorgane, unabhängig und 

objektiv handeln. In diesem Zusammenhang sollten Mindestanforderungen festgelegt 

werden, um Interessenkonflikte zu vermeiden und „Drehtüreffekte“ zu begrenzen, 

indem insbesondere während Karenzzeiten ein Verbot des Handels mit von 

beaufsichtigten Unternehmen begebenen Instrumenten und eine maximale 

Amtszeit für einschlägige Mitglieder von Führungsorganen vorgesehen werden. 

Die EBA sollte an die zuständigen Behörden gerichtete Leitlinien über die 

Vermeidung von Interessenkonflikten herausgeben, die sich auf international 

bewährte Verfahren stützen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=


 

 148 

 

(3) Mitarbeiter und Mitglieder des Führungsorgans der zuständigen Behörde, für die 

Karenzzeiten gelten, sollten Anspruch auf eine angemessene Entschädigung 

haben, deren Zweck darin bestehen sollte, sie dafür zu entschädigen, dass sie für 

einen bestimmten Zeitraum keine Beschäftigung bei Unternehmen aufnehmen 

können, für die diese Karenzbeschränkungen gelten. Die Entschädigung sollte in 

einem angemessenen Verhältnis zur Dauer der einschlägigen Karenzzeit stehen, 

und ihre Form sollte von jedem Mitgliedstaat festgelegt werden. 

(4) Die Aufseher sollten bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen mit 

größtmöglicher Integrität handeln. Um für mehr Transparenz zu sorgen und hohe 

ethische Standards sicherzustellen, sollten Mitarbeiter und Mitglieder Mitglieder 

des Führungsorgans der zuständigen Behörde jährlich eine Interessenerklärung 

vorlegen. In dieser Erklärung sollten Informationen über die von einem Mitglied 

gehaltenen Finanzinstrumente offengelegt werden, um die Risiken aufgrund 

etwaiger dadurch bedingter Interessenkonflikte zu verringern und es den 

zuständigen Behörden zu ermöglichen, diese Risiken angemessen zu steuern. Eine 

Interessenerklärung sollte nicht die Pflicht zur Abgabe einer Vermögenserklärung 

nach geltendem nationalen Recht berühren. 

www.parlament.gv.at



 

 149 

 

(5) Die Erbringung der in Anhang I Nummern 1, 2 und 6 der Richtlinie 2013/36/EU 

aufgeführten Kernbankdienstleistungen sollte von einer ausdrücklichen und 

harmonisierten Zulassungsanforderung im Unionsrecht abhängig gemacht werden, 

die besagt, dass in einem Drittland niedergelassene Unternehmen, die solche 

Kernbankdienstleistungen in der Union erbringen wollen, zumindest eine 

Zweigstelle in einem Mitgliedstaat errichten sollten und dass eine solche Zweigstelle 

nach dem Unionsrecht zugelassen sein muss, es sei denn, das Unternehmen 

beabsichtigt, Bankdienstleistungen in der Union über ein Tochterunternehmen zu 

erbringen. 

(6) Die Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen außerhalb der Union, wie im 

Rahmen der Vereinbarung der Welthandelsorganisation über Verpflichtungen bei 

Finanzdienstleistungen, bleibt unberührt. Die Anforderung, eine Zweigstelle in 

der Union zu errichten, sollte nicht für Fälle einer umgekehrten Kontaktaufnahme 

– d. h., wenn sich ein Kunde oder eine Gegenpartei ausschließlich auf eigene 

Initiative an ein in einem Drittland niedergelassenes Unternehmen wendet, um die 

Erbringung von Bankdienstleistungen, einschließlich ihrer Fortsetzung, zu 

erwirken – oder Bankdienstleistungen, die eng mit den ursprünglich angefragten 

verbunden sind, gelten. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die 

Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen können, um erworbene Rechte von Kunden 

im Rahmen bestehender Verträge zu wahren. Solche Maßnahmen sollten 

ausschließlich dazu dienen, den Übergang zur Durchführung dieser Richtlinie zu 

erleichtern, und sollten eng gefasst sein, um Umgehungsfälle zu vermeiden. 
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Um zu verhindern, dass die für die grenzüberschreitende Erbringung von 

Bankdienstleistungen geltenden Vorschriften durch Unternehmen aus 

Drittländern umgangen werden, sollten die zuständigen Behörden die Erbringung 

dieser Dienstleistungen überwachen können. Die Anforderung, eine Zweigstelle in 

der Union zu errichten, sollte auch nicht für Interbanken- und Interdealer-

Geschäfte gelten. Darüber hinaus sollte unbeschadet des in der Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 und der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates2 vorgesehenen 

Zulassungssystems die Anforderung, eine Zweigstelle zu erreichten, nicht für 

Fälle gelten, in denen Kreditinstitute aus Drittländern die in Anhang I Abschnitt A 

der Richtlinie 2014/65/EU aufgeführten Wertpapierdienstleistungen und 

Anlagetätigkeiten sowie etwaige dazugehörige Nebendienstleistungen wie etwa die 

damit verbundene Entgegennahme von Einlagen oder die Gewährung von 

Krediten oder Darlehen, deren Zweck die Erbringung von Dienstleistungen im 

Rahmen jener Richtlinie ist, einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen 

im Bereich des Handels mit Eine solche Ausnahme sollte jedoch die Einhaltung 

der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates3 

berücksichtigen. 

                                                 
1 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

2 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

3 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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(7) Die zuständigen Behörden sollten über die nötigen Befugnisse verfügen, um einem 

Kreditinstitut die Zulassung zu entziehen, wenn es als ausfallendes oder als 

wahrscheinlich ausfallendes Kreditinstitut eingestuft wurde, keine hinreichende 

Aussicht besteht, dass ein Ausfall des Kreditinstituts durch alternative 

Maßnahmen des Privatsektors oder Maßnahmen der Aufsichtsbehörden innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens abgewendet werden könnte, und eine 

Abwicklung im öffentlichen Interesse nicht erforderlich ist. In einem solchen Fall 

sollte ein Kreditinstitut im Einklang mit den anwendbaren nationalen 

Insolvenzverfahren oder anderen Verfahren, die nach nationalem Recht für diese 

Institute vorgesehen sind, liquidiert werden – wodurch ein geordneter Marktaustritt 

sichergestellt würde – und folglich die Tätigkeiten, für die die Zulassung erteilt 

worden war, einstellen. Allerdings sollte die Feststellung eines Ausfalls oder eines 

wahrscheinlichen Ausfalls nicht automatisch zum Entzug der Zulassung führen, 

wie in anderen Fällen, in denen die zuständige Behörde befugt ist, die Zulassung 

zu entziehen. Die zuständigen Behörden sollten ihre Befugnisse in einer Weise 

ausüben, die verhältnismäßig ist und den Merkmalen der anwendbaren nationalen 

Insolvenzverfahren, einschließlich bestehender gerichtlicher Verfahren, 

Rechnung trägt. Die Befugnis zum Entzug der Zulassung sollte nicht genutzt 

werden, um die Eröffnung von Insolvenzverfahren zu verhindern oder deren 

Einstellung herbeizuführen, wie etwa die Anwendung eines gerichtlichen 

Moratoriums oder sonstiger Maßnahmen, für die eine gültige Zulassung 

vorausgesetzt wird. 
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(8) Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, die 

Mutterunternehmen von Bankengruppen sind, sollten weiterhin dem mit der 

Richtlinie (EU) 2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

eingeführten Ermittlungs- und Zulassungsmechanismus unterliegen. Dieser 

Mechanismus ermöglicht es zuständigen Behörden, bestimmte 

Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften in den 

unmittelbaren Anwendungsbereich ihrer Aufsicht und ihrer Aufsichtsbefugnisse 

gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates2 aufzunehmen, um die Einhaltung auf 

konsolidierter Basis sicherzustellen. Unter bestimmten Umständen sollte es 

zuständigen Behörden freistehen, eine Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, Beteiligungen an 

Unternehmen zu halten, von der Zulassung auszunehmen. Um den 

Besonderheiten bestimmter Bankengruppen Rechnung zu tragen, sollte die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde außerdem gestatten können, dass 

Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, die von 

der Zulassung ausgenommen sind, vom Konsolidierungskreis einer Bankengruppe 

ausgeschlossen werden. Die Befugnis, diese Unternehmen aus dem 

Konsolidierungskreis einer Bankengruppe auszuschließen, sollte jedoch nur unter 

außergewöhnlichen Umständen ausgeübt werden, wenn alle im anwendbaren 

Recht festgelegten Bedingungen erfüllt sind, und zu diesem Zweck sollte die 

betreffende Bankengruppe nachweisen, dass die Holdinggesellschaft, die 

ausgeschlossen werden sollte, nicht an der Leitung dieser Bankengruppe beteiligt 

oder für diese relevant ist.

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2019 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung 
ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte 
Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und 
Kapitalerhaltungsmaßnahmen (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 253). 

2 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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(9) Die Aufseher von Kreditinstituten sollten mit allen Befugnissen ausgestattet sein, die 

sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen, und diese Befugnisse sollten sich 

nicht auf einzelne Geschäftstätigkeiten der beaufsichtigten Unternehmen 

beschränken. Zu diesem Zweck und zur Gewährleistung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen sollten die Aufseher über alle erforderlichen 

Aufsichtsbefugnisse verfügen, um die wesentlichen Geschäfte der beaufsichtigten 

Unternehmen abzudecken. Daher sollten wesentliche Geschäfte eines beaufsichtigten 

Unternehmens, die Bedenken hinsichtlich seines aufsichtsrechtlichen Profils oder 

möglicher Tätigkeiten von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aufwerfen, den 

▌zuständigen Behörden angezeigt werden, einschließlich des Erwerbs wesentlicher 

Beteiligungen an Unternehmen der Finanz- oder Nichtfinanzbranche durch 

▌beaufsichtigte Unternehmen, wesentlicher Übertragungen von Vermögenswerten 

und Verbindlichkeiten von ▌beaufsichtigten Unternehmen oder auf ▌beaufsichtigte 

Unternehmen sowie Verschmelzungen und Spaltungen unter Beteiligung 

▌beaufsichtigter Unternehmen. Darüber hinaus sollten die ▌zuständigen Behörden 

befugt sein, im ▌Falle des Erwerbs wesentlicher Beteiligungen, bei 

Verschmelzungen oder bei Spaltungen einzugreifen. 

www.parlament.gv.at



 

 154 

 

(10) Um Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten und unnötigen Verwaltungsaufwand zu 

vermeiden, sollten die zusätzlichen Befugnisse der zuständigen Behörden nur für 

Geschäfte gelten, die als wesentlich betrachtet werden. Nur Verschmelzungen oder 

Spaltungen sollten automatisch als wesentliche Geschäfte behandelt werden, da 

davon ausgegangen werden kann, dass das neu gegründete Unternehmen ein deutlich 

anderes aufsichtsrechtliches Profil aufweisen wird als die ursprünglich an der 

Verschmelzung oder Spaltung beteiligten Unternehmen. Ferner sollten 

Verschmelzungen oder Spaltungen nur dann vorgenommen werden können, wenn im 

Voraus eine befürwortende Stellungnahme der zuständigen Behörden vorliegt. Der 

Erwerb von Beteiligungen, sofern dieser als wesentlich betrachtet wird, sollte von 

der betreffenden zuständigen Behörde im Rahmen eines stillschweigenden 

Genehmigungsverfahrens beurteilt werden. 

(11) Um sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden tätig werden können, bevor ein 

wesentliches Geschäft erfolgt, sollte ihnen dieses Geschäft vorab angezeigt werden. 

Diese Anzeige sollte alle Informationen enthalten, die die zuständigen Behörden 

benötigen, um den geplanten Vorgang aus Sicht der aufsichtsrechtlichen Regulierung 

und der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beurteilen. 

Diese Beurteilung durch die zuständigen Behörden sollte zum Zeitpunkt des 

Eingangs der Anzeige mit allen angeforderten Informationen beginnen. Im Falle des 

Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung oder in Fällen, in denen an dem geplanten 

Vorgang nur Finanzakteure derselben Gruppe beteiligt sind, ▌sollte diese 

Beurteilung zeitlich befristet sein. 
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(12) Im Falle des Erwerbs einer ▌wesentlichen Beteiligung könnte die zuständige 

Behörde nach Abschluss ihrer Beurteilung beschließen, Einspruch zu erheben. 

Erhebt die zuständige Behörde innerhalb einer bestimmten Frist keinen Einspruch, 

so gilt das Geschäft als genehmigt. 

(13) Die Bestimmungen über den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einem 

Kreditinstitut müssen auf die Bestimmungen über den Erwerb einer wesentlichen 

Beteiligung durch ein Institut abgestimmt werden, da für ein und dasselbe Geschäft 

unter Umständen beide Beurteilungen vorgenommen werden müssen. Ohne eine 

angemessene Angleichung könnten diese Bestimmungen zu Unstimmigkeiten bei der 

Beurteilung durch die zuständigen Behörden und letztlich bei den von ihnen 

getroffenen Entscheidungen führen. ▌ 
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(14) Die Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates1 enthält 

harmonisierte Vorschriften und Verfahren für Verschmelzungen und Spaltungen, 

insbesondere für grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen von 

Kapitalgesellschaften. Daher sollte das in der vorliegenden Richtlinie vorgesehene 

Verfahren der Beurteilung durch die zuständigen Behörden das in der Richtlinie 

(EU) 2017/1132 festgelegte Verfahren ergänzen und nicht im Widerspruch zu seinen 

Bestimmungen stehen. Bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen und 

Spaltungen, die in den Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2017/1132 fallen, sollte 

die mit Gründen versehene Stellungnahme der zuständigen Behörde in die 

Beurteilung einfließen, bei der geprüft wird, ob alle einschlägigen Bedingungen 

erfüllt sind und alle für Vorabbescheinigungen erforderlichen Verfahren und 

Formalitäten ordnungsgemäß durchlaufen wurden. Die mit Gründen versehene 

Stellungnahme sollte daher der benannten nationalen Behörde übermittelt werden, 

die für die Ausstellung der Vorabbescheinigungen gemäß der Richtlinie (EU) 

2017/1132 zuständig ist. 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 

2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 
46). 
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(15) In bestimmten Situationen, z. B. bei Beteiligung von Unternehmen, die in 

verschiedenen Mitgliedstaaten niedergelassen sind, können die Geschäfte eine 

Vielzahl von Anzeigen und Beurteilungen verschiedener zuständiger Behörden 

erfordern, sodass eine effiziente Zusammenarbeit zwischen diesen Behörden 

erforderlich ist. Daher müssen Pflichten zur Zusammenarbeit festgelegt werden, 

insbesondere frühzeitige grenzüberschreitende Anzeigen, ein reibungsloser 

Informationsaustausch, auch mit den für die Bekämpfung von Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden, und die Koordinierung des 

Beurteilungsverfahrens. 
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(16) Die EBA sollte beauftragt werden, Entwürfe technischer Regulierungs- und 

Durchführungsstandards sowie Leitlinien auszuarbeiten, um einen angemessenen 

Rahmen für die Ausübung der zusätzlichen Aufsichtsbefugnisse zu gewährleisten. In 

diesen Entwürfen technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards sollten 

insbesondere die den zuständigen Behörden vorzulegenden Informationen, die zu 

beurteilenden Elemente und die bei Beteiligung von mehr als einer zuständigen 

Behörde erforderliche Zusammenarbeit präzisiert werden. Diese verschiedenen 

Elemente sind eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Bestimmungen über 

zusätzliche Befugnisse dank einer ausreichend harmonisierten Aufsichtsmethodik 

effizient und mit möglichst geringem zusätzlichem Verwaltungsaufwand umgesetzt 

werden können. 
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(17) Die Regulierung von Zweigstellen, die von Drittlandsunternehmen in einem 

Mitgliedstaat errichtet wurden, um Bankdienstleistungen zu erbringen, unterliegt 

dem nationalen Recht und wird durch die Richtlinie 2013/36/EU nur in sehr 

begrenztem Umfang harmonisiert. Zweigstellen aus Drittländern sind auf den 

Bankenmärkten der Union stark und in zunehmendem Maße vertreten, unterliegen 

derzeit jedoch lediglich sehr allgemeinen Informationspflichten, nicht aber 

Aufsichtsstandards oder Regelungen für die aufsichtliche Zusammenarbeit auf 

Unionsebene. Das vollständige Fehlen eines gemeinsamen Aufsichtsrahmens führt 

dazu, dass Zweigstellen aus Drittländern unterschiedlichen nationalen 

Anforderungen unterliegen, die sich bezüglich des Grades an Vorsichtigkeit und 

bezüglich ihres Umfangs unterscheiden. Darüber hinaus mangelt es den zuständigen 

Behörden an umfassenden Informationen und den erforderlichen 

Aufsichtsinstrumenten für die ordnungsgemäße Überwachung spezifischer Risiken, 

die von Drittlandsgruppen ausgehen, die über Zweigstellen und Tochterunternehmen 

in einem oder mehreren Mitgliedstaaten tätig sind. Was diese Gruppen betrifft, gibt 

es derzeit keine integrierten Aufsichtsregelungen, und die für die Beaufsichtigung 

der einzelnen Zweigstellen einer Drittlandsgruppe zuständige Behörde ist nicht 

verpflichtet, mit den zuständigen Behörden, die die anderen Zweigstellen und 

Tochterunternehmen derselben Gruppe beaufsichtigen, Informationen 

auszutauschen. 
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Eine derart fragmentierte regulatorische Landschaft birgt Risiken für die 

Finanzstabilität und die Marktintegrität in der Union und sollte durch einen 

harmonisierten Regulierungsrahmen für Zweigstellen aus Drittländern angemessen 

angegangen werden. Ein solcher Rahmen sollte gemeinsame Mindestanforderungen 

in Bezug auf Zulassung, Aufsichtsstandards, interne Unternehmensführung, Aufsicht 

und Berichterstattung umfassen. Solche Anforderungen sollten auf Anforderungen 

basieren, die Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet bereits auf Zweigstellen aus 

Drittländern anwenden, und berücksichtigen, welche ähnlichen oder gleichwertigen 

Anforderungen Drittländer auf ausländische Zweigstellen anwenden, um Kohärenz 

zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten und den Regulierungsrahmen der 

Union für Zweigstellen aus Drittländern an die geltenden internationalen Praktiken in 

diesem Bereich anzupassen. 
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(18) Bei der Zulassung und Beaufsichtigung von Zweigstellen aus Drittländern sollten 

die zuständigen Behörden in der Lage sein, ihre Aufsichtsfunktionen wirksam 

auszuüben. Zu diesem Zweck müssen sie von den Aufsichtsbehörden des 

betreffenden Drittlands Zugang zu allen erforderlichen Informationen über das 

Unternehmen an der Spitze der Zweigstelle aus einem Drittland erhalten und in 

der Lage sein, ihre Aufsichtstätigkeiten wirksam mit jenen der Aufsichtsbehörden 

des Drittlands zu koordinieren. Bevor eine Zweigstelle aus einem Drittland ihre 

Tätigkeiten in einem Mitgliedstaat aufnimmt, sollten sich die zuständigen 

Behörden bemühen, eine Vereinbarung mit der Aufsichtsbehörde des betreffenden 

Drittlands zu schließen, um Zusammenarbeit und Informationsaustausch zu 

ermöglichen. Eine solche Vereinbarung sollte sich auf die von der EBA gemäß 

Artikel 33 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ausgearbeiteten Muster-

Verwaltungsvereinbarungen stützen. Die zuständigen Behörden sollten der EBA 

Informationen über solche Vereinbarungen übermitteln. Ist der Abschluss einer 

Verwaltungsvereinbarung auf der Grundlage des von der EBA ausgearbeiteten 

Musters nicht möglich, so sollten die zuständigen Behörden auf andere 

Vereinbarung, z. B. einen Briefwechsel, zurückgreifen können, um 

sicherzustellen, dass sie ihre Aufsichtsfunktionen ausüben können. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 162 

 

(19) Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sollten die Mindestanforderungen an 

Zweigstellen aus Drittländern im Verhältnis zu dem von ihnen ausgehenden Risiko 

für die Finanzstabilität und die Marktintegrität in der Union und den Mitgliedstaaten 

stehen. Daher sollten Zweigstellen aus Drittländern, die als risikoreicher betrachtet 

werden, der Klasse 1 und Zweigstellen, die analog zur Definition des „kleinen und 

nicht komplexen Instituts“ in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als kleine, nicht 

komplexe Zweigstellen betrachtet werden, von denen kein signifikantes Risiko für 

die Finanzstabilität ausgeht, der Klasse 2 zugeordnet werden. Dementsprechend 

sollte bei Zweigstellen aus Drittländern, die in einem Mitgliedstaat Vermögenswerte 

in Höhe von 5 Mrd. EUR oder mehr verbucht haben, davon ausgegangen werden, 

dass sie aufgrund ihrer größeren Größe und Komplexität ein solches höheres Risiko 

bergen, da ihr Ausfall zu einer erheblichen Störung des Bankendienstleistungsmarkts 

oder des Bankensystems des betreffenden Mitgliedstaats führen könnte. Zweigstellen 

aus Drittländern, die für die Entgegennahme von Privatkundeneinlagen ▌zugelassen 

sind, sollten – sofern der Betrag solcher Einlagen einen bestimmten Schwellenwert 

übersteigt – unabhängig von ihrer Größe ebenfalls als risikoreicher betrachtet 

werden, da ihr Ausfall besonders schutzbedürftige Einleger treffen könnte und zu 

einem Verlust des Vertrauens in die Sicherheit und Solidität des Bankensystems des 

Mitgliedstaaten und seine Fähigkeit, die Ersparnisse der Bürgerinnen und Bürger zu 

schützen, führen könnte. Deshalb sollten beide Arten von Zweigstellen aus 

Drittländern der Klasse 1 zugeordnet werden. 
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(20) Zweigstellen aus Drittländern sollten auch dann der Klasse 1 zugeordnet werden, 

wenn das Unternehmen an der Spitze einer Regulierung unterliegt und für die 

Beaufsichtigung und Umsetzung jener Regulierung nicht festgestellt wurde, dass sie 

den Anforderungen der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 zumindest gleichwertig sind, oder wenn das betreffende Drittland 

gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 als Drittland mit hohem Risiko geführt wird, 

das in seinem System zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweist. Diese Zweigstellen aus 

Drittländern stellen ein erhebliches Risiko für die Finanzstabilität in der Union und 

dem Niederlassungsmitgliedstaat dar, weil der für das Unternehmen an der Spitze 

geltende Rechtsrahmen für die Regulierung oder die Bekämpfung der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung es nicht möglich macht, die spezifischen Risiken, 

die sich aus den Tätigkeiten der Zweigstelle in dem Mitgliedstaat ergeben, oder die 

Risiken, die von der Drittlandsgruppe für Gegenparteien in dem Mitgliedstaat 

ausgehen, angemessen zu erfassen oder zu überwachen. Zur Feststellung der 

Gleichwertigkeit der für das Bankenwesen geltenden aufsichtsrechtlichen Standards 

des Drittlands mit den Standards der Union sollte die Kommission die EBA 

anweisen können, gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 eine 

Bewertung durchzuführen und einen Bericht über den Bankenregulierungsrahmen 

des betreffenden Drittlands zu erstellen. 
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Die EBA sollte sicherstellen, dass die Bewertung streng und transparent ist und auf 

einer soliden Methodik basiert. Darüber hinaus sollte die EBA die Aufsichtsbehörden 

des Drittlands, die für dessen Bankenregulierung zuständigen Regierungsstellen und 

gegebenenfalls Akteure des Privatsektors konsultieren und eng mit ihnen 

zusammenarbeiten, diese Parteien fair behandeln und ihnen die Möglichkeit geben, 

Unterlagen vorzulegen und innerhalb angemessener Fristen Stellung zu nehmen. 

Ferner sollte die EBA sicherstellen, dass der erstellte Bericht angemessen begründet 

wird, eine detaillierte Beschreibung der bewerteten Sachverhalte enthält und 

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens vorgelegt wird. Zur Gewährleistung 

einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit sie Beschlüsse 

über die Gleichwertigkeit des Bankenregulierungsrahmens von Zweigstellen aus 

Drittländern erlassen kann. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

ausgeübt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(21) Die zuständigen Behörden sollten ausdrücklich befugt sein, im Einzelfall zu 

verlangen, dass Zweigstellen aus Drittländern eine Zulassung gemäß Titel III Kapitel 

1 der Richtlinie 2013/36/EU beantragen, zumindest wenn diese Zweigstellen unter 

Verstoß gegen die Binnenmarktvorschriften Tätigkeiten mit Kunden oder 

Gegenparteien in anderen Mitgliedstaaten ausüben, wenn sie ein erhebliches Risiko 

für die Finanzstabilität der Union oder des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen 

sind, darstellen oder wenn der Gesamtbetrag der Vermögenswerte aller 

Zweigstellen aus Drittländern in der Union, die derselben Drittlandsgruppe 

angehören, mindestens 40 Mrd. EUR oder der Betrag der Vermögenswerte der 

Zweigstelle aus einem Drittland in dem Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen 

ist, mindestens 10 Mrd. EUR beträgt. Zudem sollten die zuständigen Behörden 

verpflichtet sein, zu bewerten, ob Zweigstellen aus Drittländern systemrelevant sind, 

wenn der Gesamtbetrag der Vermögenswerte aller Zweigstellen aus Drittländern 

in der Union, die derselben Drittandsgruppe angehören, mindestens 40 Mrd. EUR 

beträgt. Alle Zweigstellen aus Drittländern, die derselben Drittlandsgruppe 

angehören und in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Union niedergelassen 

sind, sollten durch die jeweils zuständigen Behörden einer solchen Bewertung 

▌unterzogen werden. 
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Bei dieser Bewertung sollte anhand spezifischer Kriterien geprüft werden, ob diese 

Zweigstellen ein ähnliches Risiko für die Finanzstabilität der Union oder ihrer 

Mitgliedstaaten darstellen wie Institute, die gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als „systemrelevant“ eingestuft werden. 

Gelangen die zuständigen Behörden zu dem Schluss, dass Zweigstellen aus 

Drittländern systemrelevant sind, so sollten sie diesen Zweigstellen Anforderungen 

auferlegen, die geeignet sind, Risiken für die Finanzstabilität zu mindern. Zu diesem 

Zweck sollten die zuständigen Behörden von Zweigstellen aus Drittländern 

verlangen können, dass sie eine Zulassung als Tochterinstitut gemäß der Richtlinie 

2013/36/EU beantragen, um im Mitgliedstaat oder in der Union weiterhin 

Bankgeschäfte tätigen zu können. Zudem sollten die zuständigen Behörden weitere 

Anforderungen festlegen können, insbesondere die Verpflichtung, Vermögenswerte 

oder Tätigkeiten von Zweigstellen aus Drittländern in der Union so 

umzustrukturieren, dass diese Zweigstellen nicht mehr systemrelevant sind, oder die 

Verpflichtung, zusätzliche Anforderungen in Bezug auf Kapital, Liquidität, 

Berichterstattung oder Offenlegung zu erfüllen, wenn Risiken für die Finanzstabilität 

auf diese Weise in ausreichendem Umfang begegnet werden kann. Die zuständigen 

Behörden sollten die Möglichkeit haben, Zweigstellen aus Drittländern, die als 

systemrelevant bewertet wurden, keine dieser Anforderungen aufzuerlegen; in 

diesem Fall sollten sie der EBA und den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, in denen die betreffende Drittlandsgruppe andere Zweigstellen 

aus Drittländern oder Tochterinstitute errichtet hat, eine mit Gründen versehene 

Mitteilung vorlegen. Um die unionsweiten Auswirkungen zu berücksichtigen, 

sollten die zuständigen Behörden, die beschließen, von ihrer Befugnis Gebrauch 

zu machen, die Zulassung als Tochterinstitut zu verlangen, vorab die EBA und die 

betroffenen zuständigen Behörden konsultieren. 
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(22) Um die Kohärenz der Aufsichtsbeschlüsse in Bezug auf eine Drittlandsgruppe, die 

Zweigstellen und Tochterunternehmen in der Union unterhält, zu fördern, sollten die 

zuständigen Behörden bei der Bewertung der Systemrelevanz die EBA und ▌die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten konsultieren, in denen die betreffende 

Drittlandsgruppe andere Zweigstellen aus Drittländern oder Tochterinstitute 

errichtet hat, um die Risiken für die Finanzstabilität zu bewerten, die von der 

betreffenden Zweigstelle aus einem Drittland für andere Mitgliedstaaten als den 

Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen ist, ausgehen könnten. 
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(23) Die zuständigen Behörden sollten regelmäßig überprüfen, ob Zweigstellen aus 

Drittländern die einschlägigen Anforderungen der Richtlinie 2013/36/EU erfüllen, 

und diesen Zweigstellen Aufsichtsmaßnahmen auferlegen, um die Einhaltung dieser 

Anforderungen sicherzustellen oder wiederherzustellen. Um eine wirksame 

Beaufsichtigung der Einhaltung jener Anforderungen durch Zweigstellen aus 

Drittländern zu erleichtern und um einen umfassenden Überblick über die 

Tätigkeiten von Drittlandsgruppen in der Union zu ermöglichen, sollten die 

zuständigen Behörden die Möglichkeit haben, mit einer gemeinsamen Aufsichts- und 

Finanzberichterstattung einschließlich standardisierter Meldebögen zu arbeiten. Die 

EBA sollte beauftragt werden, Entwürfe technischer Durchführungsstandards 

auszuarbeiten, in denen diese Meldebögen festgelegt werden. Darüber hinaus müssen 

geeignete Kooperationsvereinbarungen zwischen den zuständigen Behörden 

getroffen werden, um sicherzustellen, dass alle Tätigkeiten von Drittlandsgruppen, 

die über Zweigstellen aus Drittländern in der Union tätig sind, einer umfassenden 

Beaufsichtigung unterliegen, um eine Umgehung von Anforderungen, denen diese 

Gruppen nach dem Unionsrecht unterliegen, zu verhindern und um potenzielle 

Risiken für die Finanzstabilität in der Union zu minimieren. Für der Klasse 1 

zugeordnete Zweigstellen aus Drittländern sollten die Aufsichtskollegien für 

Drittlandsgruppen in der Union zuständig sein. Gibt es ein solches Kollegium noch 

nicht, so sollten die zuständigen Behörden ein Ad-hoc-Kollegium für alle der 

Klasse 1 zugeordneten Zweigstellen aus Drittländern einsetzen, die derselben Gruppe 

angehören, wenn diese Gruppe in mehr als einem Mitgliedstaat tätig ist. 
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(24) Der Unionsrahmen für Zweigstellen aus Drittländern sollte unbeschadet des 

Ermessensspielraums angewandt werden, den Mitgliedstaaten derzeit haben, wonach 

sie allgemein verlangen können, dass Drittlandsunternehmen aus bestimmten 

Drittländern Bankgeschäfte in ihrem Hoheitsgebiet ausschließlich über gemäß Titel 

III Kapitel 1 der Richtlinie 2013/36/EU zugelassene Tochterinstitute tätigen. Dies 

könnte bei Drittländern der Fall sein, die aufsichtsrechtliche Standards für das 

Bankenwesen anwenden, die den Standards des nationalen Rechts des Mitgliedstaats 

nicht gleichwertig sind, oder bei Drittländern, die strategische Mängel in ihrem 

System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. 

(25) Ungeachtet der jeweils geltenden Geheimhaltungsvorschriften sollte der 

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden und den 

Steuerbehörden verbessert werden. Der Informationsaustausch sollten in jedem 

Fall gemäß dem nationalen Recht erfolgen, und wenn die Informationen aus 

einem anderen Mitgliedstaat stammen, sollte zwischen den jeweils zuständigen 

Behörden eine Vereinbarung über die Offenlegung erzielt werden. 
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(26) Die Erfüllung der Aufsichtsanforderungen durch Institute, 

Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften ist von 

entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung ihrer Sicherheit und Solidität und 

die Wahrung der Stabilität des Finanzsystems sowohl auf Ebene der Union als auch 

der einzelnen Mitgliedstaaten. Daher sollten die Europäische Zentralbank (EZB) und 

die nationalen zuständigen Behörden befugt sein, rechtzeitig entschlossene 

Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese Itinstitute, Finanzholdinggesellschaften und 

gemischten Finanzholdinggesellschaften oder ihre verantwortlichen Geschäftsleiter 

den Aufsichtsanforderungen oder Aufsichtsbeschlüssen nicht nachkommen. 

(27) Um im Bereich der Sanktionsbefugnisse gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 

gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende Verwaltungssanktionen, Zwangsgelder und 

andere Verwaltungsmaßnahmen für Verstöße gegen die nationalen Vorschriften zur 

Umsetzung ▌der Richtlinie 2013/36/EU und für Verstöße gegen die Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 oder Beschlüsse, die von einer zuständigen Behörde auf der 

Grundlage jener Bestimmungen oder jener Verordnung gefasst wurden, 

vorzusehen. Bei diesen Verwaltungssanktionen, Zwangsgeldern und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen sollten bestimmte Mindestanforderungen erfüllt sein, die 

unter anderem die Mindestbefugnisse der zuständigen Behörden für die Verhängung 

solcher Maßnahmen, die Kriterien für die Anwendung durch die zuständigen 

Behörden, die Veröffentlichungspflichten bzw. die Höhe von Verwaltungssanktionen 

und Zwangsgeldern betreffen. Die EBA sollte beauftragt werden, über die 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden bei der Anwendung von 

▌Verwaltungsanktionen, Zwangsgeldern und ▌ anderen Verwaltungsmaßnahmen 

▌Bericht zu erstatten. 
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(28) Die Mitgliedstaaten sollten Verwaltungssanktionen verhängen können, wenn der 

betreffende Verstoß auch dem nationalen Strafrecht unterliegt. Die zuständigen 

Behörden sollten bei der Festlegung der Art der Verwaltungssanktionen oder 

anderen Verwaltungsmaßnahmen und der Höhe der Bußgelder etwaige frühere 

strafrechtliche Sanktionen berücksichtigen, die aufgrund desselben Verstoßes gegen 

dieselbe für den Verstoß verantwortliche natürliche oder juristische Person verhängt 

wurden. Damit soll sichergestellt werden, dass im Falle einer Kumulierung von 

verwaltungs- und strafrechtlichen Verfahren infolge desselben Fehlverhaltens alle 

Verwaltungssanktionen und sonstigen Verwaltungsmaßnahmen auf das angesichts 

▌der Schwere des betreffenden Verstoßes erforderliche Maß beschränkt sind. Zu 

diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten geeignete Mechanismen einrichten, um 

sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden und Justizbehörden ordnungsgemäß 

und rechtzeitig über alle gegen dieselbe ▌natürliche oder juristische Person 

eingeleiteten verwaltungs- oder strafrechtlichen Verfahren unterrichtet werden. 

www.parlament.gv.at



 

 172 

 

(29) Bußgelder sollten abschreckende Wirkung haben, um zu verhindern, dass natürliche 

oder juristische Personen, die gegen nationale Vorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinie 2013/36/EU oder gegen die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verstoßen 

haben, in Zukunft ein gleiches oder ähnliches Verhalten zeigen. Bußgelder gegen 

juristische Personen sollten kohärent angewandt werden; dies gilt insbesondere im 

Hinblick auf die Festlegung des Höchstbetrags solcher Bußgelder, bei denen der 

jährliche Gesamtnettoumsatz des betreffenden Unternehmens berücksichtigt werden 

sollte. Der jährliche Gesamtnettoumsatz im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU ist 

derzeit jedoch weder erschöpfend ▌noch ausreichend klar ▌, um gleiche 

Wettbewerbsbedingungen bei der Anwendung von Bußgeldern sicherzustellen. Um 

eine unionsweit kohärente Berechnung sicherzustellen, sollte die Richtlinie 

2013/36/EU eine Liste von Elementen enthalten, die in die Berechnung des 

jährlichen Gesamtnettoumsatzes einzubeziehen sind. 
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(30) Über die Verhängung von Bußgeldern hinaus sollten die zuständigen Behörden 

befugt sein, Zwangsgelder gegen Itinstitute, Finanzholdinggesellschaften, gemischte 

Finanzholdinggesellschaften und jene Mitglieder des Leitungsorgans in seiner 

leitenden Funktion, die Geschäftsleitung, Inhaber von Schlüsselfunktionen, 

andere Träger eines erheblichen Risikos und gegen alle anderen natürlichen 

Personen zu verhängen, die als für den Verstoß gegen die Verpflichtung zur 

Einhaltung nationaler Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU 

oder gegen ihre Verpflichtungen aus ▌der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder aus 

einem Beschluss, der von einer zuständigen Behörde auf der Grundlage jener 

Bestimmungen oder jener Verordnung gefasst wurde, verantwortlich im Einklang 

mit nationalem Recht ermittelt wurden. Die Mitgliedstaaten sollten spezifische 

Vorschriften und wirksame Mechanismen für die Verhängung von Zwangsgeldern 

festlegen. Zwangsgelder sollten verhängt werden, wenn ein Verstoß ▌andauert. 

Unbeschadet der Verfahrensrechte der betroffenen Personen nach dem 

anwendbaren Recht, einschließlich des Rechts dieser Personen auf rechtliches 

Gehör, sollten die zuständigen Behörden Zwangsgelder verhängen können, ohne 

zuvor an die verstoßende Partei ein Ersuchen, eine Anordnung oder eine Warnung 

mit der Aufforderung, ihren Verpflichtungen wieder nachzukommen, richten zu 

müssen. Da das Ziel der Zwangsgelder darin besteht, natürliche oder juristische 

Personen zur Beendigung eines andauernden Verstoßes zu bringen, sollte die 

Verhängung von Zwangsgeldern die zuständigen Behörden nicht daran hindern, 

wegen desselben Verstoßes weitere Verwaltungssanktionen zu verhängen. Es sollte 

möglich sein, dass Zwangsgelder zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt werden 

und erst ab einem späteren Zeitpunkt gelten. Sofern die Mitgliedstaaten nichts 

anderes vorsehen, sollten Zwangsgelder auf Tagesbasis berechnet werden. 
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(31) ▌Um den größtmöglichen Handlungsspielraum nach einem Verstoß sicherzustellen 

und dazu beizutragen, weitere Verstöße zu verhindern, sollten Mitgliedstaaten 

unabhängig davon, ob solche Verstöße nach nationalem Recht eine 

Verwaltungssanktion oder eine sonstige Verwaltungsmaßnahme nach sich ziehen, 

zusätzliche Verwaltungssanktionen und ein höheres Maß an Geldbußen und 

Zwangsgeldern vorsehen können. 

(32) Bei der Verhängung von Zwangsgeldern sollte eine zuständige Behörde die 

potenziellen Auswirkungen des Zwangsgelds auf die finanzielle Lage der natürlichen 

oder juristischen Person, die den Verstoß begangen hat, ▌berücksichtigen und nach 

Möglichkeit vermeiden, dass die Sanktion zur Insolvenz oder zu einer ernsten 

finanziellen Notlage der natürlichen oder juristischen Person, die den Verstoß 

begangen hat, führt oder einen unverhältnismäßig hohen Prozentsatz des 

Jahreseinkommens einer natürlichen Person oder des jährlichen 

Gesamtnettoumsatzes der juristischen Person ausmacht. Die zuständigen Behörden 

sollten auch sicherstellen, dass Zwangsgelder gegen die Mitglieder des 

Leitungsorgans, die Geschäftsleitung, Inhaber von Schlüsselfunktionen, andere 

Träger eines erheblichen Risikos und gegen alle anderen natürlichen Personen 

verhängt werden, die entweder einzeln oder kollektiv als für den Verstoß 

unmittelbar verantwortlich ermittelt wurden. 
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(33) Lässt die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats die Verhängung von in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Verwaltungssanktionen unter außergewöhnlichen 

Umständen nicht zu, so sollte es möglich sein, dass die Vorschriften über 

Verwaltungssanktionen ausnahmsweise so angewandt werden, dass die Sanktion 

von der zuständigen Behörde eingeleitet und von einer Justizbehörde verhängt wird. 

Dennoch müssen die betreffenden Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 

Anwendung solcher Vorschriften und Sanktionen die gleiche Wirkung hat wie die 

von den zuständigen Behörden verhängten Verwaltungssanktionen. Die 

vorgesehenen Sanktionen sollten daher wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sein. 

(34) Um angemessene Sanktionen für Verstöße gegen nationale Vorschriften zur 

Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU und für Verstöße gegen die Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 zu gewährleisten, sollte die Liste der Verstöße, aufgrund deren 

Verwaltungssanktionen, Zwangsgelder und andere Verwaltungsmaßnahmen 

verhängt werden können, ergänzt werden. Daher sollte die in der Richtlinie 

2013/36/EU festgelegte Liste der Verstöße geändert werden. 
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(35) Seit der Einführung des Internationalen Rechnungslegungsstandards 9 

Finanzinstrumente (IFRS 9) am 1. Januar 2018 haben auf einem Modellierungsansatz 

beruhende Berechnungen der erwarteten Kreditverluste unmittelbare Auswirkung auf 

die Höhe der Eigenmittel und die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen der Institute. 

Dieselben Modellierungsansätze bilden auch die Grundlage für die Berechnung der 

erwarteten Kreditverluste bei Instituten, die nationale Rechnungslegungsrahmen 

anwenden. Daher ist es wichtig, dass die zuständigen Behörden und die EBA einen 

klaren Überblick über die Auswirkungen dieser Berechnungen auf die Bandbreite der 

Wertansätze für risikogewichtete Aktiva und Eigenmittelanforderungen haben, die 

sich für vergleichbare Risiken ergeben. Zu diesem Zweck sollten bei Benchmark-

Vergleichen auch diese Modellierungsansätze erfasst werden. Da Institute, die 

Eigenmittelanforderungen nach dem Standardansatz für das Kreditrisiko berechnen, 

unter Umständen auch Modelle für die Berechnung der erwarteten Kreditverluste im 

Rahmen des IFRS 9 verwenden, sollten diese Institute unter Berücksichtigung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ebenfalls in die Vergleiche einbezogen werden. 
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(36) Mit der Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

wurde die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 geändert und ein vom Basler Ausschuss 

für Bankenaufsicht überarbeiteter Rahmen für Marktrisiken eingeführt. Der 

alternative Standardansatz, der Teil dieses neuen Rahmens ist, ermöglicht es 

Instituten, bestimmte Parameter, die bei der Berechnung der risikogewichteten 

Aktiva und der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet werden, zu 

modellieren. Daher ist es wichtig, dass die zuständigen Behörden und die EBA einen 

klaren Überblick über die Bandbreite der Wertansätze für risikogewichtete Aktiva 

und Eigenmittelanforderungen haben, die sich für vergleichbare Risiken nicht nur 

nach dem alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz, sondern auch 

nach dem alternativen Standardansatz ergeben. Beim Vergleich von Marktrisiken 

sollten daher unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit der 

überarbeitete Standardansatz und der überarbeitete auf einem internen Modell 

beruhende Ansatz erfasst werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die 
Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das 
Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen 
Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, 
Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 1). 
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(37) Der weltweite Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft, der in dem von der Union 

geschlossenen Übereinkommen von Paris1, das am 12. Dezember 2015 im Rahmen 

des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

angenommen wurde (im Folgenden „Übereinkommen von Paris“), und in der 

Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung verankert ist, wird 

einen tiefgreifenden sozioökonomischen Wandel erfordern und von der 

Mobilisierung erheblicher finanzieller Mittel aus dem öffentlichen und dem privaten 

Sektor abhängen. Mit dem von der Kommission in ihrer Mitteilung vom 

11. Dezember 2019 vorgestellten europäischen Grünen Deal verpflichtet sich die 

Union, bis 2050 klimaneutral zu werden. Bei diesem Wandel kommt es nicht nur 

darauf an, neue Chancen zu ergreifen und zu fördern, sondern auch darauf, neue 

Risiken angemessen zu bewältigen, und dabei kommt dem Finanzsystem eine 

wichtige Rolle zu. Da diese Risiken Auswirkungen auf die Stabilität sowohl 

einzelner Institute als auch des Finanzsystems insgesamt haben können, ist ein 

verbesserter regulatorischer Aufsichtsrahmen erforderlich, bei dem die damit 

verbundenen Risiken besser einbezogen sind. 

                                                 
1 ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 
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(38) Der Übergang zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Kreislaufwirtschaft erreicht 

völlig neue Dimensionen und wird erhebliche Auswirkungen auf das Finanzsystem 

haben. Im Jahr 2018 bekräftigte das Netz der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden 

für die Ökologisierung des Finanzsystems, dass klimabedingte Risiken eine Quelle 

finanzieller Risiken sind. In der Mitteilung der Kommission vom 6. Juli 2021 mit 

dem Titel „Strategie zur Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft“ (im Folgenden 

„erneuerte Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen“) wird betont, dass ESG-

Risiken und Risiken aufgrund der physischen Auswirkungen des Klimawandels, des 

Verlustes an biologischer Vielfalt und der generellem Verschlechterung der 

Ökosysteme im Besonderen eine beispiellose Herausforderung für die 

Volkswirtschaft der Union und die Stabilität des Finanzsystems darstellen. Diese 

Risiken weisen einige Besonderheiten auf, wie etwa ihren zukunftsgerichteten 

Charakter und die unterschiedlichen kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen. 

Aufgrund ihrer Besonderheit sowohl im Hinblick auf den Übergang als auch auf 

physische Risiken müssen klimabezogene und andere Umweltrisiken, z. B. Risiken 

aufgrund von Umweltschäden und des Verlustes an biologischer Vielfalt, 

insbesondere über einen langfristigen Zeitraum von mindestens zehn Jahren 

gesteuert werden. 
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(39) Der langfristige und tiefgreifende Charakter des Übergangs zu einer nachhaltigen, 

klimaneutralen Kreislaufwirtschaft wird sich deutlich auf die Geschäftsmodelle der 

Institute niederschlagen. Im Finanzsektor und insbesondere bei den Kreditinstituten 

sind deshalb Anpassungen nötig, um bis 2050 das Ziel einer treibhausgasneutralen 

Wirtschaft in der Union zu erreichen und gleichzeitig die inhärenten Risiken unter 

Kontrolle zu halten. Die zuständigen Behörden sollten daher die Möglichkeit haben, 

diesen Anpassungsprozess zu bewerten und einzugreifen, falls der Umgang mit 

Klimarisiken sowie Risiken aufgrund von Umweltschäden und des Verlustes an 

biologischer Vielfalt in diesem Sektor dazu führt, dass die Stabilität einzelner 

Institute oder die Finanzstabilität insgesamt gefährdet sind. Die zuständigen 

Behörden sollten auch überwachen und befugt sein einzugreifen ▌, wenn es Risiken 

aufgrund der Trends beim Übergang im Zusammenhang mit den einschlägigen 

regulatorischen Zielen der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf ESG-

Faktoren, z. B. gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1, der Mitteilung der Kommission vom 14. Juli 2021 mit 

dem Titel „‚Fit für 55‘: auf dem Weg zur Klimaneutralität – Umsetzung des 

EU‑Klimaziels für 2030“ (im Folgenden „Paket ‚Fit für 55‘“) und dem am 19. 

Dezember 2022 von der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens für 

biologische Vielfalt der Vereinten Nationen beschlossenen Globalen Rahmen von 

Kunming und Montreal für die biologische Vielfalt, sowie – falls für international 

tätige Institute relevant – den rechtlichen und regulatorischen Zielen von 

Drittländern gibt, die zu Risiken für ihre Geschäftsmodelle und ‑strategien oder für 

die Finanzstabilität führen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 
2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 
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Die zuständigen Behörden sollten auch befugt sein, Ziele und Maßnahmen der 

Aufsichtspläne von Instituten zu verstärken, wenn diese als unzureichend 

angesehen werden, um die ESG-Risiken kurz-, mittel- und langfristig anzugehen, 

und in dieser Hinsicht wesentliche Risiken für ihre Solvabilität darstellen könnten. 

Klimarisiken und generell Umweltrisiken sollten zusammen mit sozialen Risiken und 

Unternehmensführungsrisiken innerhalb einer einzigen Risikokategorie betrachtet 

werden, um eine umfassende und koordinierte Integration dieser Faktoren zu 

ermöglichen, die häufig miteinander verknüpft sind. Die ESG-Faktoren stehen für 

die drei wichtigsten Säulen der Nachhaltigkeit, und ESG-Risiken sind deshalb eng 

mit dem Konzept der Nachhaltigkeit verbunden. 
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(40) Um eine angemessene Widerstandsfähigkeit gegenüber den negativen Auswirkungen 

von ESG-Faktoren zu erhalten, müssen in der Union niedergelassene Institute in der 

Lage sein, ESG-Risiken systematisch zu ermitteln, zu messen und zu steuern; ihre 

Aufseher sollten verpflichtet sein, die Risiken auf Ebene der einzelnen Institute und 

auf Systemebene zu bewerten, wobei Umweltfaktoren Vorrang einzuräumen ist und 

die anderen Nachhaltigkeitsfaktoren im Zuge der Weiterentwicklung der 

Bewertungsmethoden und -instrumente einbezogen werden. Die Institute sollten 

verpflichtet werden, zu bewerten, wie gut ihre Portfolios auf das Ziel der Union, bis 

2050 klimaneutral zu werden und Umweltschäden und den Verlust an biologischer 

Vielfalt abzuwenden, abgestimmt sind. Die Institute sollten verpflichtet sein, 

spezifische Pläne aufzustellen, um die finanziellen Risiken anzugehen, die sich kurz-

, mittel- und langfristig aus ESG-Faktoren ergeben, einschließlich der Risiken, die 

sich aufgrund der Trends beim Übergang im Zusammenhang mit den 

einschlägigen regulatorischen Zielen der Union und der Mitgliedstaaten, z. B. 

gemäß dem Übereinkommen von Paris, der Verordnung (EU) 2021/1119, dem 

Paket „Fit für 55“ und dem Globalen Rahmen von Kunming und Montreal für die 

biologische Vielfalt, sowie – falls für international tätige Institute relevant – den 

rechtlichen und regulatorischen Zielen von Drittländern ergeben. 
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Die Institute sollten verpflichtet werden, über solide Regelungen für die 

Unternehmensführung und interne Prozesse für den Umgang mit ESG-Risiken sowie 

von ihren Leitungsorganen genehmigte Strategien zu verfügen, die nicht nur den 

aktuellen, sondern auch künftigen Auswirkungen der ESG-Faktoren Rechnung 

tragen. Das in Leitungsorganen von Instituten kollektiv vorhandene Verständnis und 

Bewusstsein für ESG-Faktoren und die Mittel, die intern zur Bewältigung von ESG-

Risiken bereitgestellt werden, werden ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der 

Stärkung der Resilienz gegenüber den negativen Auswirkungen dieser Risiken 

spielen. Die Besonderheiten von ESG-Risiken bedeuten, dass sich Verständnis, 

Messungen und Managementpraxis von einem Institut zum anderen erheblich 

unterscheiden können. Um unionsweit Konvergenz und ein einheitliches Verständnis 

von ESG-Risiken zu gewährleisten, sollten in einem aufsichtsrechtlichen Rahmen 

geeignete Definitionen und Mindeststandards für die Bewertung dieser Risiken 

festgelegt werden. 
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Mit diesem Ziel vor Augen sollten Begriffsbestimmungen in die Richtlinie 

2013/36/EU aufgenommen werden und sollte die EBA befugt werden, bestimmte 

Mindestreferenzmethoden für die Bewertung der Auswirkungen von ESG-Risiken 

auf die Finanzstabilität von Instituten festzulegen, wobei den Auswirkungen von 

Umweltfaktoren Vorrang einzuräumen ist. Aufgrund des zukunftsgerichteten 

Charakters von ESG-Risiken sind Szenarioanalysen und Stresstests zusammen mit 

Plänen zur Bewältigung dieser Risiken besonders aussagekräftige 

Bewertungsinstrumente, und deshalb sollte die EBA auch befugt werden, einheitliche 

Kriterien für den Inhalt der Pläne zur Bewältigung dieser Risiken, für die Festlegung 

von Szenarien und für die Anwendung der Stresstestmethoden zu entwickeln. Die 

EBA sollte ihre Szenarien auf verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse stützen 

und dabei auf der Arbeit des Netzes der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden für 

die Ökologisierung des Finanzsystems und den Bemühungen der Kommission 

aufbauen, die Zusammenarbeit zwischen allen einschlägigen Behörden zu 

verstärken, um eine gemeinsame methodische Grundlage zu entwickeln, wie in der 

erneuerten Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen dargelegt. Umweltbedingte 

Risiken, einschließlich klimabedingter Risiken und Risiken aufgrund von 

Umweltschäden und des Verlustes an biologischer Vielfalt, ▌sollten angesichts ihrer 

Dringlichkeit und der besonderen Relevanz von Szenarioanalysen und Stresstests bei 

der Bewertung solcher Risiken Vorrang haben.
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(41) Als wichtige Geldgeber für Unternehmen und Haushalte in der Union spielen 

Institute eine maßgebliche Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen 

Entwicklung in der gesamten Union. Damit die Union ihr Gesamtziel der 

Klimaneutralität bis 2050 gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 erreichen kann, 

müssen Institute die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in ihre Politik 

und ihre Tätigkeiten einbeziehen. Um diesem Prozess der Einbeziehung Rechnung 

zu tragen, müssen die Geschäftsmodelle und -strategien von Instituten anhand der 

einschlägigen regulatorischen Ziele der Union für eine nachhaltige Wirtschaft 

getestet werden, z. B. auch anhand der vom Europäischen Wissenschaftlichen 

Beirat für Klimawandel vorgeschriebenen Maßnahmen, um ESG-Risiken 

aufgrund von mangelnden Übereinstimmungen zu ermitteln. 
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Wenn Institute ihre Nachhaltigkeitsziele und -verpflichtungen im Rahmen anderer 

verbindlicher oder freiwilliger Nachhaltigkeitsrahmen wie etwa der Richtlinie 

2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 offenlegen, sollten diese 

Ziele und Verpflichtungen mit den spezifischen Plänen für den Umgang mit den 

ESG-Risiken, denen sie kurz-, mittel- und langfristig ausgesetzt sind, kohärent 

sein. Die zuständigen Behörden sollten im Zuge ihrer einschlägigen 

Aufsichtstätigkeiten bewerten, inwieweit Institute ESG-Risiken ausgesetzt sind und 

über begleitende Managementstrategien und operative Maßnahmen verfügen, die 

sich in den Zielwerten und Etappenzielen ihrer Aufsichtspläne widerspiegeln und 

mit ihren offengelegten Nachhaltigkeitsverpflichtungen im Zusammenhang mit 

dem Prozess der Anpassung hin zur Klimaneutralität bis 2050 kohärent sind. Um 

eine solide und wirksame Risikoaufsicht sowie ein an ihrer langfristigen 

Nachhaltigkeitsstrategie ausgerichtetes Managementverhalten zu fördern, sollte 

die Risikobereitschaft von Instituten in Bezug auf ESG-Risiken fester Bestandteil 

ihrer Vergütungspolitik und -praxis sein. 

                                                 
1 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene 
Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 
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(42) ESG-Risiken können weitreichende Auswirkungen nicht nur auf die Stabilität 

einzelner Institute, sondern auch auf die des ganzen Finanzsystems haben. Daher 

sollten die zuständigen Behörden diese Risiken konsequent in ihre 

Aufsichtstätigkeiten, einschließlich des Prozesses der aufsichtlichen Überprüfung 

und Bewertung und einschlägiger Stresstests, einbeziehen. Die ▌Kommission hat die 

nationalen zuständigen Behörden mittels des durch die Verordnung (EU) 2021/240 

des Europäischen Parlaments und des Rates1 geschaffenen Instruments für technische 

Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Stresstestmethoden 

unterstützt und wird diesbezüglich weiterhin technische Unterstützung leisten. Die 

Stresstestmethoden für ESG-Risiken wurden bisher allerdings hauptsächlich 

versuchsweise angewandt. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Februar 2021 zur Schaffung eines Instruments für technische Unterstützung 
(ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 1). 
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 Um Stresstests für ESG-Risiken fest und konsequent in die Aufsicht zu integrieren, 

sollten die EBA, die durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, 

EIOPA) und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates2 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, ESMA) gemeinsam Leitlinien entwickeln, 

die eine kohärente Logik und gemeinsame Methoden für Stresstests für ESG-Risiken 

sicherstellen. Stresstests für diese Risiken sollten mit klima- und umweltbezogenen 

Faktoren beginnen; mit zunehmender Verfügbarkeit von ESG-Risikodaten und -

methoden, die die Entwicklung zusätzlicher Instrumente für die Bewertung der 

quantitativen Auswirkungen auf finanzielle Risiken ermöglichen, sollten die 

zuständigen Behörden bei ihren Angemessenheitsbewertungen der ▌Institute 

vermehrt auch die Auswirkungen dieser Risiken berücksichtigen. Um die 

Konvergenz der Aufsichtspraktiken zu gewährleisten, sollte die EBA Leitlinien für 

die einheitliche Einbeziehung von ESG-Risiken in den Prozess der aufsichtlichen 

Überprüfung und Bewertung herausgeben. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48). 

2 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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(43) Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU über den Systemrisikopuffer können 

bereits herangezogen werden, um verschiedene Arten von Systemrisiken, 

einschließlich mit dem Klimawandel verbundener Systemrisiken, anzugehen. Soweit 

die für das Institut zuständigen Behörden oder benannten Behörden der Auffassung 

sind, dass mit dem Klimawandel verbundene Risiken das Potenzial haben, 

schwerwiegende negative Auswirkungen auf das Finanzsystem und die 

Realwirtschaft in Mitgliedstaaten zu haben, sollten sie eine Systemrisikopufferquote 

einführen, die auch auf bestimmte Gruppen oder Teilgruppen von Risikopositionen 

angewandt werden könnte, z. B. auf jene, die mit dem Klimawandel verbundenen 

physischen Risiken und Übergangsrisiken ausgesetzt sind, wenn sie der Auffassung 

sind, dass die Einführung einer solchen Quote wirksam und verhältnismäßig ist, um 

diese Risiken zu mindern. 
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(44) Märkte für Kryptowerte sind in den vergangenen Jahren rasch gewachsen. Um 

potenzielle Risiken anzugehen, die sich für Institute aus ihren Risikopositionen in 

Kryptowerten, die durch den bestehenden Aufsichtsrahmen nicht ausreichend 

abgedeckt sind, ergeben, hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht einen 

Standard für die aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen in Kryptowerten 

ausgearbeitet. Ein Teil dieses Standards betrifft das Risikomanagement von 

Instituten und die Anwendung des Prozesses der aufsichtlichen Überprüfung und 

Bewertung auf Institute. Institute mit direkten oder indirekten Risikopositionen in 

Kryptowerten oder Institute, die damit verbundene Dienstleistungen für jegliche 

Form von Kryptowerten erbringen, sollten verpflichtet sein, über 

Risikomanagementstrategien, -prozesse und -praktiken zu verfügen, um die durch 

ihre Risikopositionen in Kryptowerten entstehenden Risiken angemessen zu 

steuern. Insbesondere sollten Institute bei ihren Risikomanagementtätigkeiten die 

Risiken der Kryptowerttechnologie, allgemeine Risiken der Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT) und Cyber-Risiken, rechtliche Risiken, Risiken 

der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie Bewertungsrisiken 

berücksichtigen. Die zuständigen Behörden sollten in der Lage sein, die 

erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wenn 

Risikomanagementpraktiken von Instituten als unzureichend erachtet werden. 
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(45) Zweck der Bewertung der Eignung von Mitgliedern von Leitungsorganen ist es, 

sicherzustellen, dass diese Mitglieder für ihre Rolle qualifiziert sind und gut 

beleumundet sind. Ein solider Rahmen für die Bewertung der fachlichen 

Qualifikation und Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von 

Schlüsselfunktionen ist Grundvoraussetzung für eine angemessene Führung der 

Institute und eine adäquate Steuerung ihrer Risiken. Bestehende Vorschriften 

gewährleisten keine rechtzeitige Eignungsbewertung von Mitgliedern des 

Leitungsorgans durch das bestellende Institut. Darüber hinaus gibt es derzeit 

keine Vorschriften für die Eignungsbewertung von Inhabern von 

Schlüsselfunktionen. Grenzüberschreitend tätige Institute müssen sich zudem in 

einer großen Vielfalt nationaler Vorschriften und Verfahren zurechtfinden, was der 

Effizienz des derzeitigen Rahmens abträglich ist. Im Kontext der Bankenunion sind 

die höchst unterschiedlichen Anforderungen an die Eignungsbewertung, die in der 

Union aktuell bestehen, ein besonders relevantes Problem. Daher ist es wichtig, auf 

Unionsebene ein Regelwerk festzulegen, das einen kohärenteren und berechenbaren 

Rahmen für die fachliche Qualifikation und Eignung schafft. Dies wird die 

aufsichtliche Konvergenz fördern, das Vertrauen zwischen den zuständigen 

Behörden stärken und den Instituten mehr Rechtssicherheit bieten. Bewertungen der 

fachlichen Qualifikation und Eignung sind neben anderen Mechanismen wie dem 

Prozess der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung und 

Vergütungsvorschriften, die zusammen eine solide Unternehmensführung von 

Instituten gewährleisten, ein wichtiges aufsichtliches Element. 
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(46) Um eine solide Unternehmensführung zu gewährleisten, unabhängige Meinungen 

und kritische Hinterfragungen zu ermöglichen und eine Vielfalt von Ansichten 

und Erfahrungen widerzuspiegeln, sollten Leitungsorgane hinsichtlich Alter, 

Geschlecht, geografischer Herkunft sowie Bildungs- und Berufshintergrund 

ausreichend vielfältig sein. Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis ist für die 

Gewährleistung einer angemessenen Vertretung der Bevölkerung von besonderer 

Bedeutung und sollte gefördert werden. 

(47) ▌Da die Hauptverantwortung für die Bewertung der Eignung jedes Mitglieds des 

Leitungsorgans bei Instituten, Finanzholdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften liegt, sollten sie vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen 

die anfängliche Eignungsbewertung vornehmen, bevor ein neues Mitglied die Stelle 

antritt, gefolgt von einer Überprüfung durch die zuständigen Behörden. Jene 

Unternehmen sollten sicherstellen, dass die Informationen über die Eignung der 

Mitglieder des Leitungsorgans auf dem neuesten Stand bleiben. Die Unternehmen 

sollten diese Informationen der zuständigen Behörde übermitteln. Sobald neue 

Tatsachen oder sonstige Umstände bekannt werden, die die Eignung von 

Mitgliedern des Leitungsorgans beeinträchtigen könnten, sollten jene Unternehmen 

die zuständigen Behörden unverzüglich davon unterrichten. Jene Unternehmen 

sollten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, falls sie zu dem Schluss kommen, 

dass ein Mitglied oder ein angehendes Mitglied des Leitungsorgans die 

Eignungsanforderungen nicht erfüllt. Dieselben Anforderungen sollten auch für 

Inhaber von Schlüsselfunktionen gelten. 

www.parlament.gv.at



 

 193 

 

(48) Um den Unternehmen Rechtssicherheit und Berechenbarkeit zu bieten, ist es 

erforderlich, Verfahrensvorschriften für die Überprüfung der Eignung von 

Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen großer 

Institute durch die zuständigen Behörden festzulegen. Solche 

Verfahrensvorschriften sollten es zuständigen Behörden ermöglichen, 

erforderlichenfalls zusätzliche Informationen anzufordern, unter anderem mittels 

Unterlagen, Befragungen und Anhörungen. Informationen und Unterlagen, die 

für die Eignungsbewertung durch die zuständigen Behörden erforderlich sind, 

auch im Zusammenhang mit dem Eignungsantrag, den große Institute für 

Mitglieder des Leitungsorgans in seiner leitenden Funktion oder den Vorsitzenden 

des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion vorlegen müssen, bevor ein 

angehendes Mitglied eine Stelle antritt (im Folgenden „Ex-ante-

Eignungsantrag“), sollten den zuständigen Behörden auf von den zuständigen 

Behörden festgelegte Weise zur Verfügung gestellt werden. Die zuständigen 

Behörden sollten die Eignung eines Mitglieds neu bewerten, wenn sich die 

einschlägigen Informationen über die Eignung dieses Mitglieds geändert haben. 
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Die zuständigen Behörden sollten nicht verpflichtet sein, die Eignung der 

Mitglieder des Leitungsorgans bei Verlängerung ihres Mandats erneut zu bewerten, 

es sei denn, die den zuständigen Behörden bekannten relevanten Informationen 

haben sich geändert und eine solche Änderung könnte sich auf die Eignung des 

betreffenden Mitglieds auswirken. Die zuständigen Behörden sollten befugt sein, 

die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, falls sie zu dem Schluss kommen, 

dass die Eignungsanforderungen nicht erfüllt sind. Die zuständigen Behörden 

sollten in der Lage sein, die für die Beaufsichtigung der Bekämpfung von 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 

verantwortliche Behörde zu ersuchen, auf einer risikosensiblen Grundlage die 

einschlägigen Informationen über die Mitglieder des Leitungsorgans einzusehen 

und Zugang zur zentralen Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu erhalten. 
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(49) Aufgrund der von großen Instituten ausgehenden Risiken, die sich insbesondere 

aus potenziellen Ansteckungseffekten ergeben, sollten die zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten, in denen die Eignungsbewertung des Aufsehers 

vorgenommen wird, nachdem das Mitglied die Stelle im Leitungsorgan gemäß dem 

nationalen Recht angetreten ist, unverzüglich benachrichtigt werden, sobald die 

eindeutige Absicht besteht, ein Mitglied des Leitungsorgans in seiner leitenden 

Funktion oder den Vorsitzenden des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion 

zu bestellen. Große Institute sollten in jedem Fall sicherstellen, dass die 

zuständigen Behörden spätestens 30 Arbeitstage, bevor das angehende Mitglied die 

Stelle antritt, einen Ex-ante-Eignungsantrag erhalten. Dem Ex-ante-

Eignungsantrag sollten alle einschlägigen Unterlagen und Informationen 

beigefügt sein, die für die Bewertung erforderlich sind, unabhängig davon, ob die 

Eignungsbewertung durch die zuständigen Behörden vor oder nach Antritt der 

Stelle abgeschlossen wird. Falls Strafregistereinträge oder andere nach 

nationalem Recht erforderlichen oder von zuständigen Behörden aufgeführten 

Unterlagen zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar werden, sollten die zuständigen 

Behörden diese Unterlagen oder Informationen ebenfalls unverzüglich erhalten. 

Der Ex-ante-Eignungsantrag sollte es den zuständigen Behörden ermöglichen, 

ihre Analyse zu beginnen und im Zusammenhang mit der Bewertung Maßnahmen 

zu ergreifen. 
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Diese Maßnahmen können beinhalten, das angehende Mitglied daran zu hindern, 

die Stelle anzutreten, solange die zuständige Behörde keine ausreichenden 

Informationen erhält, oder einen verstärkten Dialog aufzunehmen, falls die 

zuständige Behörde Bedenken hinsichtlich der Eignung des angehenden Mitglieds 

hat, um sicherzustellen, dass das angehende Mitglied mit Antritt der Stelle 

geeignet ist oder sein wird. Die EBA sollte Leitlinien zu den Modalitäten des 

gezielten und eingehenden Dialogs zwischen der zuständigen Behörde und dem 

großen Institut herausgeben, damit etwaige Hindernisse hinsichtlich der Eignung 

des angehenden Mitglieds im Geiste der Zusammenarbeit ausgeräumt werden 

können. Der Ex-ante-Eignungsantrag sollte es den zuständigen Behörden 

gestatten, mit großen Instituten einen frühzeitigen Dialog über die Eignung von 

Mitgliedern des Leitungsorgans in seiner leitenden Funktion oder des 

Vorsitzenden des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion aufzunehmen, bevor 

diese ihre Stelle antreten. Der Ex-ante-Eignungsantrag sollte jedoch die Vorrechte 

und die Verantwortung des großen Instituts bei der Sicherstellung der Eignung 

der Mitglieder des Leitungsorgans sowie etwaige Ex-post-Bewertungen durch die 

zuständigen Behörden unberührt lassen, sofern dies gemäß nationalem Recht 

zulässig ist. 
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(50) Darüber hinaus sollten die zuständigen Behörden in Bezug auf große Institute die 

Festlegung einer Höchstfrist für den Abschluss der Eignungsbewertung, 

zumindest im Hinblick auf die Bestellung von Mitgliedern des Leitungsorgans und 

die Bestellung des Leiters der internen Kontrollfunktionen und des Finanzvorstands, 

für eine Stelle in solchen ▌Instituten gebührend prüfen. Es sollte möglich sein, 

eine solche Höchstfrist zu verlängern, sofern dies angebracht ist. 

(51) Die Eignungsbewertung der Mitglieder des Leitungsorgans sollte die nationalen 

Rechtsvorschriften über die Bestellung von Vertretern von Arbeitnehmern im 

Leitungsorgan und über die Bestellung von Mitgliedern des Leitungsorgans in 

seiner Aufsichtsfunktion durch regionale oder lokale gewählte Gremien unberührt 

lassen. In jenen Fällen sollten geeignete Schutzvorkehrungen getroffen werden, 

um die Eignung jener Mitglieder des Leitungsorgans zu gewährleisten. 
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(52) Bis zum 31. Dezember 2029 sollte die EBA in enger Zusammenarbeit mit der EZB 

die Anwendung und Effizienz des Rahmens für die fachliche Qualifikation und 

Eignung überprüfen und darüber Bericht erstatten, wobei auch der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit, insbesondere im Hinblick auf kleine und nicht komplexe 

Institute, zu berücksichtigen ist. 

(53) Die EBA sollte Leitlinien zu den Kriterien ausarbeiten, anhand derer bestimmt 

werden kann, ob ein begründeter Verdacht besteht, dass Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung begangen oder versucht wird oder wurde oder ob in 

Verbindung mit einem Unternehmen ein erhöhtes Risiko dafür besteht. Bei der 

Ausarbeitung jener Leitlinien sollte die EBA mit der ESMA und mit der durch die 

Verordnung (EU) … des Europäischen Parlaments und des Rates1+ errichtete 

Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (im 

Folgenden „Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung“) zusammenarbeiten. Falls die Behörde zur 

Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zum Zeitpunkt der 

Ausarbeitung jener Leitlinien nicht arbeitsfähig ist, sollte die EBA jene Leitlinien 

annehmen, ohne mit jener Behörde zusammenarbeiten zu müssen. 

                                                 
1 Verordnung (EU)2024/ … des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, 
(EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl..L …, ELI: ...). 

+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 35/24 
(2021/0240 (COD)) und in die Fußnote Nummer, Datum, Amtsblattfundstelle und 
ELI-Nummer jener Verotrdnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2035/24;Code:PE-CONS;Nr:35;Year:24&comp=35%7C2024%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0240;Code:COD&comp=0240%7C2021%7C


 

 199 

 

(54) Angesichts der Bedeutung der Eignungsbewertung für eine umsichtige und solide 

Leitung der Institute sollte dafür gesorgt werden, dass die zuständigen Behörden bei 

der Bewertung der Eignung von Mitgliedern von ▌Leitungsorganen, der 

Geschäftsleitung und von Inhabern von Schlüsselfunktionen mit neuen Instrumenten 

wie Zuständigkeitserklärungen und Übersichten über die Aufgaben arbeiten 

können. Diese neuen Instrumente sollten den zuständigen Behörden auch bei der 

Überprüfung der Regelungen für die Unternehmensführung der Institute helfen, die 

sie im Rahmen des Prozesses der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung 

vornehmen. Ungeachtet der kollektiven Gesamtverantwortung des Leitungsorgans 

sollten die Institute verpflichtet sein, individuelle Erklärungen, in denen die Rollen 

und ▌Aufgaben aller Mitglieder des Leitungsorgans in seiner leitenden Funktion, 

der Geschäftsleitung und der Inhaber von Schlüsselfunktionen festgelegt sind, und 

eine Übersicht über die Aufgaben, einschließlich Einzelheiten zu den 

Berichtslinien, zu den Verantwortungsbereichen und zu den Personen, die Teil der 

Regelungen für die Unternehmensführung des Instituts sind, und über ihre 

Aufgaben zu erstellen. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Personen 

sind nicht immer klar und einheitlich festgelegt, und es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich zwei oder mehr Rollen überschneiden oder Aufgaben- oder 

Zuständigkeitsbereiche übersehen werden, weil sie nicht präzise einer einzigen 

Person zugewiesen sind. Die Aufgaben und Zuständigkeiten jeder einzelnen Person 

sollten im Hinblick auf ihren Umfang genau bestimmt werden, und es sollte keine 

Tätigkeit geben, für die niemand zuständig ist. Diese Instrumente sollten die 

Rechenschaftspflicht der Mitglieder des Leitungsorgans in seiner leitenden 

▌Funktion, der Geschäftsleitung und der Inhaber von Schlüsselfunktionen weiter 

stärken. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten, sofern sie dies für erforderlich 

halten, strengere Anforderungen für diese Instrumente erlassen oder beibehalten 

können. 
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(55) Die zusätzliche Eigenmittelanforderung, die von einer für das Institut zuständigen 

Behörde gemäß der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt wurde, um anderen Risiken als 

dem Risiko einer übermäßigen Verschuldung zu begegnen, sollte sich nicht erhöhen, 

wenn ein Institut fortan dem in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten 

Output-Floor unterliegt, sich ansonsten aber nichts ändert. Außerdem sollte die 

zuständige Behörde, sobald das Institut fortan dem Output-Floor unterliegt, die 

zusätzliche Eigenmittelanforderung des Instituts neu bewerten und insbesondere 

prüfen, ob und inwieweit diese Anforderungen bereits vollständig durch die 

Tatsache gedeckt sind, dass das Institut dem Output-Floor unterliegt. ▌Ist dies der 

Fall, so sollte davon ausgegangen werden, dass sich die zusätzliche 

Eigenmittelanforderung des Instituts mit den Risiken überschneidet, die durch den 

Output-Floor der Eigenmittelanforderung des Instituts abgedeckt sind; in diesem Fall 

sollte die zuständige Behörde diese Anforderung im erforderlichen Umfang 

verringern, um während des Zeitraums, in dem das Institut dem Output-Floor 

unterliegt, solche Überschneidungen zu vermeiden. 
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(56) In ähnlicher Weise könnte sich der Nominalbetrag des im Rahmen des 

Systemrisikopuffers aus hartem Kernkapital und des A-SRI-Puffers verlangten 

harten Kernkapitals eines Instituts erhöhen, wenn ein Institut fortan dem Output-

Floor unterliegt, auch wenn die vom Institut ausgehenden makroprudenziellen oder 

systemischen Risiken nicht entsprechend gestiegen sind. Die für das Institut 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde sollte in solchen Fällen die 

Kalibrierung der Systemrisikopufferquoten überprüfen und sicherstellen, dass diese 

weiterhin angemessen sind und Risiken, die bereits durch den Output-Floor 

abgedeckt sind, nicht doppelt berücksichtigt werden. Eine solche Überprüfung sollte 

mit derselben Häufigkeit erfolgen wie die Überprüfung der Puffer, d. h. jährlich 

für den A-SRI-Puffer und alle zwei Jahre für den Systemrisikopuffer ▌. Die für 

das Institut zuständige Behörde  oder die benannte Behörde sollten jedoch die 

Möglichkeit haben, die Kalibrierung der Puffer häufiger anzupassen. 
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(57) Um eine zeitnahe und wirksame Aktivierung des Systemrisikopuffers zu 

ermöglichen, ist es erforderlich, die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen zu 

präzisieren und die geltenden Verfahren zu vereinfachen und anzupassen. Die 

Festlegung eines Systemrisikopuffers durch benannte Behörden sollte in allen 

Mitgliedstaaten möglich sein, um sicherzustellen, dass die Behörden befugt sind, 

zeitnah, verhältnismäßig und wirksam gegen Systemrisiken vorzugehen, und die 

Anerkennung der von den Behörden anderer Mitgliedstaaten festgelegten 

Systemrisikopufferquoten zu ermöglichen ▌. Die Anerkennung einer von einem 

anderen Mitgliedstaat festgelegten Systemrisikopufferquote sollte lediglich eine 

Mitteilung der anerkennenden Behörde erfordern. Um unnötige 

Genehmigungsverfahren zu vermeiden, sollte bei Entscheidungen, bei denen die 

Festlegung einer Pufferquote zu einer Senkung oder zu keiner Veränderung der 

zuvor festgelegten Sätze führt, das Verfahren nach Artikel 131 Absatz 15 der 

Richtlinie 2013/36/EU an das Verfahren gemäß Artikel 133 Absatz 9 der genannten 

Richtlinie angeglichen werden. Die Verfahren nach Artikel 133 Absätze 11 und 12 

der genannten Richtlinie sollten präzisiert und gegebenenfalls besser auf die für 

andere Systemrisikopufferquoten geltenden Verfahren abgestimmt werden. 
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(58) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, die von der EBA ausgearbeiteten 

technischen Regulierungsstandards im Hinblick auf den Verzicht auf die 

Zulassung von Wertpapierfirmen als Kreditinstitute, die Liste der für die 

Bewertung wesentlicher Geschäfte vorzulegenden Mindestinformationen, das 

Verfahren zur Bewertung wesentlicher Geschäfte, die Buchungsregeln für 

Zweigstellen aus Drittländern, den Mechanismus der Zusammenarbeit und die 

Arbeitsweise von Aufsichtskollegien, das Konzept der Risikopositionen mit 

Ausfallrisiko, die absolut gesehen bedeutend sind, und die Schwellenwerte für eine 

große Zahl bedeutender Gegenparteien und Positionen in gehandelten 

Schuldtiteln oder Aktieninstrumenten verschiedener Emittenten sowie den 

Mindestinhalt des Eignungsfragebogens, der Lebensläufe und der internen 

Eignungsbewertung zu erlassen. Die Kommission sollte diese technischen 

Regulierungsstandards mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen. 
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(59) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, die von der EBA ausgearbeiteten 

technischen Durchführungsstandards im Hinblick auf Folgendes zu erlassen: die 

einheitlichen Formate und Definitionen für die Berichterstattung 

zwischengeschalteter Mutterunternehmen; das Konsultationsverfahren zwischen 

zuständigen Behörden in Bezug auf den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung; das 

Konsultationsverfahren zwischen zuständigen Behörden in Bezug auf eine 

Verschmelzung oder Spaltung; die regulatorischen und finanziellen Informationen 

über Zweigstellen aus Drittländern sowieüber Unternehmen an der Spitze. Die 

Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards mittels 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen. 
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(60) Bei der Ausarbeitung technischer Standards und Leitlinien und bei der 

Beantwortung von Fragen zu ihrer praktischen Anwendung oder Umsetzung sollte 

die EBA dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebührend Rechnung tragen und 

sicherstellen, dass jene Standards und Leitlinien auch von kleinen und nicht 

komplexen Instituten ohne unnötigen Aufwand angewandt werden können. 

(61) Da die Ziele dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(62) Die Richtlinie 2013/36/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2013/36/EU 

Die Richtlinie 2013/36/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Die Nummern 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„4. in Dänemark den ‚Danmarks Eksport- og Investeringsfond‘, den 

‚Danmarks Skibskredit A/S‘ und den ‚KommuneKredit‘, 

4a. in Tschechien die ‚Národní rozvojová banka a.s.‘,“ 
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5. in Deutschland die ‚Kreditanstalt für Wiederaufbau‘, die 

‚Landwirtschaftliche Rentenbank‘, die ‚Bremer Aufbau-Bank 

GmbH‘, die ‚Hamburgische Investitions- und Förderbank‘, die 

‚Investitionsbank Berlin‘, die ‚Investitionsbank des Landes 

Brandenburg‘, die ‚Investitionsbank Sachsen-Anhalt‘, die 

‚Investitionsbank Schleswig-Holstein‘, die ‚Investitions- und 

Förderbank Niedersachsen – NBank‘, die ‚Investitions- und 

Strukturbank Rheinland-Pfalz‘, die ‚Landeskreditbank Baden-

Württemberg – Förderbank‘, die ‚LfA Förderbank Bayern‘, die 

‚NRW.BANK‘, die ‚Saarländische Investitionskreditbank AG‘, die 

‚Sächsische Aufbaubank – Förderbank‘, die ‚Thüringer 

Aufbaubank‘, Unternehmen, die aufgrund des 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes als Organe der staatlichen 

Wohnungspolitik anerkannt sind und nicht überwiegend 

Bankgeschäfte betreiben, sowie Unternehmen, die aufgrund dieses 

Gesetzes als gemeinnützige Wohnungsunternehmen anerkannt 

sind,“ 
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ii) Nummer 18 erhält folgende Fassung: 

„18. in Österreich Unternehmen, die als gemeinnützige Bauvereine 

anerkannt sind, und die ‚Österreichische Kontrollbank AG‘ und die 

„Oesterreichische Entwicklungsbank – OeEB‘,“ 

iii) Die folgende Nummer wird eingefügt: 

„20a. in Rumänien die ‚Banca de Investiții și Dezvoltare – S.A.‘,“ 

iv) Nummer 24 wird gestrichen. 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„Die in Absatz 5 Nummern 3 bis 23 dieses Artikels genannten Einrichtungen 

werden für die Zwecke von Artikel 34 und Titel VII Kapitel 3 als Finanzinstitute 

behandelt.“ 

2. Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgende Nummer wird eingefügt: 

„8a. ‚Leitungsorgan in seiner leitenden Funktion‘ das Leitungsorgan bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgabe der ▌ Leitung eines Instituts, 

einschließlich der Personen, die die Geschäfte des Instituts tatsächlich 

führen,“ 
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b) Nummer 9 erhält folgende Fassung: 

„9. ‚Geschäftsleitung‘ die natürlichen Personen, die in einem Institut 

Geschäftsführungsaufgaben wahrnehmen, gegenüber dem Leitungsorgan 

unmittelbar rechenschaftspflichtig sind, ohne Mitglieder dieses Organs 

zu sein, und unter Führung des Leitungsorgans für das Tagesgeschäft des 

Instituts verantwortlich sind,“ 

c) Folgende Nummern werden eingefügt: 

„9a. ‚Inhaber von Schlüsselfunktionen‘ die Personen, die weitreichenden 

Einfluss auf die Führung eines Instituts haben, ohne Mitglieder des 

Leitungsorgans zu sein, einschließlich der Leiter der internen 

Kontrollfunktionen und des Finanzvorstands, sofern diese Leiter und 

dieser Vorstand nicht Mitglieder des Leitungsorgans sind, 

9b. ‚interne Kontrollfunktionen‘ die Funktionen des Risikomanagements, 

der Rechtsbefolgung (Compliance) und des internen Audits, 

9c. ‚Leiter der internen Kontrollfunktionen‘ die Personen, die auf der 

höchsten hierarchischen Ebene für die tatsächliche Leitung des 

Tagesgeschäfts ▌ hinsichtlich der internen Kontrollfunktionen eines 

Instituts verantwortlich sind, 

9d. ‚Finanzvorstand‘ die Person, die die Gesamtverantwortung für die 

Verwaltung der Finanzmittel, die Finanzplanung und die 

Finanzberichterstattung eines Instituts trägt,“ 
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d) Nummer 11 erhält folgende Fassung: 

„11. ‚Modellrisiko‘ das Modellrisiko im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 52b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,“ 

e) Die folgende Nummer wird eingefügt: 

„29a. ‚unabhängiges Institut in der Union‘ ein Institut, das in der Union 

nicht der aufsichtlichen Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegt und kein EU-

Mutterunternehmen hat, das einer solchen aufsichtlichen 

Konsolidierung unterliegt;“ 
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f) Die folgende Nummer wird eingefügt: 

„47a. ‚anrechenbare Eigenmittel‘ anrechenbare Eigenmittel im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummer 71 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,“ 

g) Nummer 59 erhält folgende Fassung: 

„59. ‚interne Ansätze‘ den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz 

(Artikel 143 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013), den auf interne 

Modelle beruhenden Ansatz (Artikel 221 jener Verordnung), die auf einem 

interne Modell beruhende Methode (Artikel 283 jener Verordnung), den 

alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz (Artikel 325az 

jener Verordnung) und den internen Bemessungsansatz (Artikel 265 

Absatz 2 jener Verordnung),“ 

h) Die folgenden Nummern werden angefügt: 

„66. ‚großes Institut‘ ein großes Institut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

67. ‚Zwangsgelder‘ eine periodische pekuniäre Durchsetzungsmaßnahme, 

die auf die Beendigung von anhaltenden Verstößen gegen nationale 

Bestimmungen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verstößen gegen 

die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Verstößen gegen Beschlüsse, 

die von einer zuständigen Behörde auf der Grundlage dieser 

Bestimmungen oder der genannten Verordnung erlassen wurden, 

abzielt und die natürlichen oder juristischen Personen dazu veranlassen 

soll, die Bestimmungen oder Beschlüsse, gegen die verstoßen wurde, 

wieder einzuhalten, 
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68. ‚Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken‘ oder ‚ESG-

Risiken‘ die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken im 

Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 52d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, 

69. ‚Klimaneutralität‘ das allgemeine Ziel der Verwirklichung der 

Klimaneutralität bis 2050 im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*, 

70. ‚Kryptowert‘ einen Kryptowert im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 

Nummer 5 der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen 

Parlaments und des Rates**, bei dem es sich nicht um eine digitale 

Zentralbankwährung handelt. 

_________ 

* Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die 

Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches 

Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 

** Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 

Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 

(ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40).“ 
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3. Artikel 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden über die 

Sachkenntnisse, Ressourcen, operativen Kapazitäten, Befugnisse und 

Unabhängigkeit verfügen, die zur Ausübung der in dieser Richtlinie und der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Aufsichts- und 

Ermittlungsaufgaben und der ihnen erteilten erforderlichen Befugnisse zur 

Verhängung von Zwangsgeldern und Sanktionen erforderlich sind.“ 

4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 4a 

Aufsichtsbezogene Unabhängigkeit der zuständigen Behörden 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff ‚Mitglieder des 

Führungsorgans der zuständigen Behörde‘ natürliche Personen, die Teil des 

ranghöchsten kollektiven Beschlussorgans der zuständigen Behörde sind 

und die mit der Befugnis zur Ausübung von Geschäftsführungsaufgaben 

bezüglich der laufenden Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion der 

zuständigen Behörde ausgestattet sind, mit Ausnahme der Gouverneure oder 

Präsidenten der nationalen Zentralbanken. 

(2) Um die Unabhängigkeit der zuständigen Behörden bei der Ausübung ihrer 

Befugnisse zu wahren, treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden, 

einschließlich ihrer Mitarbeiter und der Mitglieder ihrer Führungsorgane, ihre 

Aufsichtsbefugnisse unabhängig und objektiv ausüben können, ohne 

Weisungen von beaufsichtigten Instituten, von Einrichtungen der Union oder 

von Regierungen eines Mitgliedstaats oder von anderen öffentlichen oder 

privaten Stellen anzufordern oder entgegenzunehmen. Die Mitgliedstaaten 

sorgen dafür, dass die Führungsorgane ihrer zuständigen Behörden 

funktional unabhängig von anderen öffentlichen und privaten Stellen sind. 

Diese Vorkehrungen berühren nicht die Vorkehrungen nach nationalem 

Recht, wonach die zuständigen Behörden der öffentlichen und 

demokratischen Rechenschaftspflicht unterliegen.
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass kein Mitglied des Führungsorgans 

einer zuständigen Behörde, das nach dem ... [18 Monate + 1 Tag nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] bestellt wird, länger als 14 Jahre 

im Amt bleibt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Mitglieder des 

Führungsorgans einer zuständigen Behörde auf der Grundlage 

veröffentlichter objektiver und transparenter Kriterien bestellt werden, und 

dass diese Mitglieder entlassen werden können, wenn sie die Kriterien für die 

Bestellung nicht mehr erfüllen oder wegen einer schweren Straftat verurteilt 

wurden. Die Gründe für die Entlassung werden veröffentlicht, es sei denn, 

das betreffende Mitglied des Führungsorgans der zuständigen Behörde 

erhebt Einwände dagegen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden ihre Ziele 

veröffentlichen, für die Ausübung ihrer Pflichten im Zusammenhang mit 

diesen Zielen rechenschaftspflichtig sind und einer Finanzkontrolle in einer 

Weise unterliegen, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. 

Dieser Absatz gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten der zuständigen 

Behörden infolge internationaler oder europäischer Finanzaufsichtssysteme, 

insbesondere des gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ▌* errichteten 

Europäischen Finanzaufsichtssystems, des gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2013 des Rates ▌** und der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der 

Europäischen Zentralbank ▌*** errichteten Einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus und des gemäß der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ▌ 

des Europäischen Parlaments und des Rates**** errichteten Einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:468/2014;Nr:468;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=


 

 215 

 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass die zuständigen Behörden 

alle erforderlichen Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten 

ihrer Mitarbeiter und der Mitglieder ihrer Führungsorgane ergreifen. Zu diesem 

Zweck legen die Mitgliedstaaten Vorschriften fest, die der Rolle und den 

Zuständigkeiten dieser Mitarbeiter und der Mitglieder der Führungsorgane 

angemessen sind und ihnen zumindest Folgendes untersagen: 

a) den Handel mit Finanzinstrumenten, die von den zuständigen Behörden 

beaufsichtigte Institute und direkte oder indirekte Mutterunternehmen, 

Tochterunternehmen oder verbundene Unternehmen dieser Institute 

begeben haben oder die sich auf sie beziehen, mit Ausnahme von 

i) Instrumenten, die von Dritten verwaltet werden, sofern die 

Inhaber dieser Instrumente von Eingriffen in die 

Portfolioverwaltung ausgeschlossen sind, 

ii) Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen; 
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b) ▌die Anstellung bei oder das Eingehen einer vertraglichen Vereinbarung 

über die Erbringung freiberuflicher Dienstleistungen während eines 

bestimmten Zeitraums (‚Karenzzeit‘) mit: 

i) Instituten, an denen der Mitarbeiter oder das Mitglied des 

Führungsorgans der zuständigen Behörde für die Zwecke der 

Beaufsichtigung oder Entscheidungsfindung unmittelbar 

beteiligt war, einschließlich der direkten oder indirekten 

Mutterunternehmen, Tochterunternehmen oder verbundenen 

Unternehmen dieser Institute; 
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ii) Unternehmen, die Dienstleistungen für in Ziffer i genannte 

Unternehmen erbringen, es sei denn, der Mitarbeiter oder das 

Mitglied des Führungsorgans der zuständigen Behörde ist 

während der Karenzzeit streng von der Teilnahme an der 

Erbringung solcher Dienstleistungen ausgeschlossen; 

iii) Unternehmen, die an die zuständige Behörde gerichtete 

Lobbying- oder Interessenvertretungstätigkeiten in 

Angelegenheiten ausüben, für die der Mitarbeiter oder das 

Mitglied des Führungsorgans der zuständigen Behörde während 

der Beschäftigung oder Amtszeit dieses Mitglieds zuständig war. 

Die Ausnahmen nach Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffern i und ii gelten nur, 

wenn die Dritten und Organismen für gemeinsame Anlagen nicht 

überwiegend in Instrumente anlegen, die von den unter Buchstabe a 

genannten Unternehmen begeben wurden oder sich auf diese beziehen. 
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(4) Die Karenzzeit beginnt an dem Tag, an dem die unmittelbare Beteiligung an 

der Beaufsichtigung des Unternehmens gemäß Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i 

eingestellt wurde. Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass ihre 

Mitarbeiter und die Mitglieder ihrer Führungsorgane während der 

Karenzzeit keinen Zugang zu vertraulichen oder sensiblen Informationen im 

Zusammenhang mit diesen Unternehmen haben. Im Falle von Einstellungen 

durch in Absatz 3 Buchstabe b Ziffern i und ii genannte Unternehmen 

beträgt die Karenzzeit mindestens sechs Monate für unmittelbar an der 

Beaufsichtigung der in Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii genannten 

Unternehmen beteiligte Mitarbeiter und mindestens zwölf Monate für die 

Mitglieder des Führungsorgans der zuständigen Behörde. Im Falle von 

Einstellungen durch in Absatz 5 Buchstabe b Ziffer iii genannte 

Unternehmen beträgt die Karenzzeit mindestens drei Monate sowohl 

Mitarbeiter als auch für die Mitglieder des Führungsorgans der zuständigen 

Behörde. 
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Die Mitgliedstaaten können den zuständigen Behörden gestatten, ihren 

Mitarbeitern und den Mitgliedern ihrer Führungsorgane, auf die 

Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i zutrifft, einer Karenzzeit zu unterwerfen, 

falls sie von direkten Wettbewerbern einer der in jenem Buchstaben 

genannten Unternehmen angestellt werden. Für diese Zwecke beträgt 

die Karenzzeit mindestens drei Monate für unmittelbar an der 

Beaufsichtigung dieser Unternehmen beteiligte Mitarbeiter und 

mindestens sechs Monate für Mitglieder des Führungsorgans der 

zuständigen Behörde. 

(5) Abweichend von Absatz 4 können die Mitgliedstaaten den zuständigen 

Behörden gestatten, kürzere Karenzzeiten von mindestens drei Monaten für 

die unmittelbar an der Beaufsichtigung von Instituten beteiligten Mitarbeiter 

anzuwenden, jedoch nur, wenn eine längere Karenzzeit 

a) die Fähigkeit der zuständigen Behörde, neue Mitarbeiter mit den 

angemessenen oder erforderlichen Qualifikationen für die Ausübung 

ihrer Aufsichtsfunktionen anzustellen, übermäßig einschränken 

würde, insbesondere unter Berücksichtigung der geringen Größe des 

nationalen Arbeitsmarkts; oder 

b) einen Verstoß gegen einschlägige Grundrechte, die in der Verfassung 

des jeweiligen Mitgliedstaats oder in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union verankert sind, oder gegen einschlägige 

Arbeitnehmerrechte, die im nationalen Arbeitsrecht festgelegt sind, 

darstellen würde. 
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(6) Die Mitarbeiter und die Mitglieder des Führungsorgans einer zuständigen 

Behörde, die dem Verbot gemäß Absatz 3 Buchstabe b unterliegen, haben 

Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für dieses Verbot. Die 

Mitgliedstaaten entscheiden über die geeignete Form dieser Entschädigung. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Mitarbeiter und die Mitglieder des 

Führungsorgans einer zuständigen Behörde einer Interessenerklärung 

unterliegen. Diese Erklärung enthält Angaben zu den Beteiligungen der 

Mitarbeiter und Mitglieder in Form von Aktien, Beteiligungspapieren, 

Anleihen, Anlagefonds, Investmentfonds, gemischten Fonds, Hedgefonds 

und börsengehandelten Fonds, die Anlass zu Bedenken wegen eines 

Interessenkonflikts geben könnten. Die betroffenen Personen legen die 

Interessenerklärung vor ihrer Bestellung und danach jährlich vor. 

Die Interessenerklärung berührt nicht die Pflicht zur Abgabe einer 

Vermögenserklärung nach geltendem nationalen Recht. 
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(8) Besitzt ein Mitarbeiter oder ein Mitglied des Führungsorgans einer 

zuständigen Behörde zum Zeitpunkt der Anstellung oder Bestellung oder zu 

einem beliebigen späteren Zeitpunkt Finanzinstrumente, die zu 

Interessenkonflikten führen können, so ist die zuständige Behörde befugt, im 

Einzelfall zu verlangen, dass diese Instrumente innerhalb einer 

angemessenen Frist verkauft oder abgegeben werden. Die zuständigen 

Behörden sind ferner befugt, im Einzelfall zu gestatten, dass diese 

Mitarbeiter und Mitglieder Finanzinstrumente verkaufen oder abgeben, die 

sich zum Zeitpunkt ihrer Anstellung oder Bestellung in ihrem Besitz 

befanden. 
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(9) Um eine verhältnismäßige Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, gibt 

die EBA bis spätestens ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 Leitlinien für die zuständigen Behörden über die Vermeidung 

von Interessenkonflikten bei den zuständigen Behörden und über die 

Unabhängigkeit der zuständigen Behörden heraus, wobei international 

bewährten Verfahren Rechnung getragen wird. 
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___________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

** Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur 
Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 
Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, 
S. 63). 

*** Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 
2014 zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die Zusammenarbeit zwischen 
der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden und 
den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) (EZB/2014/17) 
(ABl. L 141 vom 14.5.2014, S. 1). 

**** Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines 
einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und 
bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 
30.7.2014, S. 1).“ 
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5. Artikel 8a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) der über einen Zeitraum von 12 aufeinanderfolgenden Monaten 

berechnete Monatsdurchschnitt der gesamten Vermögenswerte unter 

30 Mrd. EUR liegt und das Unternehmen zu einer Gruppe gehört, in 

der der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme aller in der Union 

niedergelassenen Unternehmen der Gruppe, einschließlich ihrer in 

Drittländern niedergelassenen Zweigstellen und Tochterunternehmen, 

die einzeln über Gesamtvermögenswerte von weniger als 30 Mrd. EUR 

verfügen und eine der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätigkeiten ausüben, 30 Mrd. EUR 

entspricht oder überschreitet, beides berechnet als Durchschnitt von 

zwölf aufeinanderfolgenden Monaten.“ 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann die 

zuständige Behörde – auf der Grundlage des im Einklang mit dem 

genannten Absatz erhaltenen Antrags und der im Einklang mit 

Artikel 95a der Richtlinie 2014/65/EU eingegangenen Informationen – 

nach Eingang eines Ersuchens eines Unternehmens gemäß Absatz 1 

des vorliegenden Artikels dieses Unternehmen von der Anforderung 

ausnehmen, eine Zulassung als Kreditinstitut gemäß Artikel 8 der 

vorliegenden Richtlinie zu erhalten. 

Nach Eingang eines Ersuchens um Ausnahme unterrichtet die 

zuständige Behörde die EBA davon. Die EBA gibt innerhalb eines 

Monats nach Unterrichtung durch die zuständige Behörde eine 

Stellungnahme zu dem Ersuchen um Ausnahme ab. Die zuständige 

Behörde entscheidet über das Ersuchen um Ausnahme und 

berücksichtigt dabei die Stellungnahme der EBA und mindestens die 

folgenden Elemente: 
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a) wenn das Unternehmen Teil einer Gruppe ist, die 

Organisationsstruktur der Gruppe, die in der Gruppe 

vorherrschende Buchungspraxis und die Verteilung der 

Vermögenswerte auf die Unternehmen der Gruppe; 

b) Art, Umfang und Komplexität der von dem Unternehmen in dem 

Mitgliedstaat, in dem es niedergelassen ist, und in der Union 

insgesamt ausgeübten Tätigkeiten; 

c) die Bedeutung der von dem Unternehmen in dem Mitgliedstaat, 

in dem es niedergelassen ist, und in der Union insgesamt 

ausgeübten Tätigkeiten und das damit verbundene Systemrisiko. 

Weicht die Entscheidung der zuständigen Behörde von der von der 

EBA erteilten Stellungnahme ab, so gibt die zuständige Behörde die 

Gründe für die abweichende Entscheidung an. 

Die zuständige Behörde teilt seine Entscheidung dem betreffenden 

Unternehmen und der EBA mit. Die EBA veröffentlicht die 

Entscheidung zusammen mit ihrer Stellungnahme auf ihrer Website. 

Die zuständige Behörde überprüft ihre Entscheidung alle drei Jahre.“ 
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c) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(7) Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um 

die Elemente näher zu bestimmen, die die zuständige Behörde bei der 

Entscheidung darüber, ob eine Ausnahme gemäß Absatz 3a gewährt 

wird, zu berücksichtigen hat, wobei insbesondere der Wesentlichkeit 

des Gegenparteiausfallrisikos, dem ein Unternehmen ausgesetzt ist, 

Rechnung getragen werden sollte. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch 

Erlass der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

(8) Bis zum 31. Dezember 2028 übermittelt die EBA der Kommission einen 

Bericht über die Anwendung der Ausnahme gemäß Absatz 3a des 

vorliegenden Artikels sowie über die Anwendung von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“ 
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6. In Artikel 18 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„g) alle folgenden Bedingungen zutreffen: 

i) Es wurde gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 

2014/59/EU oder gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 festgestellt, dass das Kreditinstitut 

ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt; 

ii) die Abwicklungsbehörde ist der Auffassung, dass in Bezug auf dieses 

Kreditinstitut die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 

2014/59/EU oder in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 

(EU) Nr. 806/2014 festgelegte Bedingung erfüllt ist; 

iii) die Abwicklungsbehörde ist der Auffassung, dass in Bezug auf dieses 

Kreditinstitut die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 

2014/59/EU oder in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 

(EU) Nr. 806/2014 festgelegte Bedingung nicht erfüllt ist.“ 
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7. Artikel 21a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften beantragen die Zulassung im 

Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels. Andere 

Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften 

beantragen die Zulassung gemäß den Bestimmungen dieses Artikels, 

soweit sie dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 

teilkonsolidierter Basis unterliegen oder als für die Gewährleistung der 

Einhaltung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis durch 

die Gruppe, auf die in Absatz 4 Buchstabe c des vorliegenden Artikels 

bezug genommen wird, als zuständig benannt sind. 
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Die zuständigen Behörden nehmen regelmäßig, mindestens aber einmal 

jährlich eine Überprüfung des Mutterunternehmens eines Instituts vor, 

um zu überprüfen, ob dieses Institut, das Unternehmen, das eine 

Zulassung gemäß Artikel 8 beantragt, oder das als für die 

Gewährleistung der Einhaltung der Aufsichtsanforderungen auf 

konsolidierter Basis durch die Gruppe zuständig benannte 

Unternehmen (im Folgenden ‚benanntes Unternehmen‘) 

ordnungsgemäß jegliches Unternehmen bestimmt hat, das die Kriterien 

für die Einstufung als Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem 

Mitgliedstaat, gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem 

Mitgliedstaat, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft erfüllt. 

Haben die Mutterunternehmen ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 

als dem Mitgliedstaat, in dem das Institut, das Unternehmen, das eine 

Zulassung gemäß Artikel 8 beantragt, oder das benannte Unternehmen 

niedergelassen ist, so arbeiten die zuständigen Behörden dieser 

Mitgliedstaaten für die Zwecke des Unterabsatzes 2 bei der Überprüfung 

eng zusammen. 
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Die zuständigen Behörden veröffentlichen auf ihren Websites eine Liste 

der gemäß dem vorliegenden Artikel in dem Mitgliedstaat zugelassenen 

oder von der Zulassung befreiten Finanzholdinggesellschaften und 

gemischten Finanzholdinggesellschaften und aktualisieren diese Liste 

jährlich. Wurde eine Ausnahme von der Zulassung gewährt, so wird in 

der Liste auch das benannte Unternehmen angegeben.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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i) Unterabsatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Angaben zur Benennung von mindestens zwei Personen, die die 

Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaft tatsächlich leiten, und zur Einhaltung 

der Kriterien und Anforderungen nach Artikel 91 Absatz 1;“ 

ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Erfolgt die Zulassung einer Finanzholdinggesellschaft oder einer 

gemischten Finanzholdinggesellschaft bzw. die Befreiung von der 

Zulassung gemäß den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels 

zeitgleich mit der gemäß Artikel 8, 22 oder 27a durchgeführten 

Beurteilung, so stimmt sich die zuständige Behörde für die Zwecke der 

genannten Artikel gegebenenfalls mit der konsolidierenden 

Aufsichtsbehörde und, sofern es sich um eine andere Behörde handelt, 

mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats ab, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

niedergelassen ist. Der Beurteilungszeitraum nach Artikel 22 Absatz 2 

Unterabsatz 2 oder Artikel 27a Absatz 6 wird ausgesetzt, bis das 

Verfahren gemäß dem vorliegenden Artikel abgeschlossen ist.“ 
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c) Absatz 3 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) die Kriterien in Bezug auf die Anteilseigner und Gesellschafter von 

Kreditinstituten nach Artikel 14 und die Anforderungen nach 

Artikel 121 werden erfüllt.“ 

d) Absatz 4 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft kann eine Befreiung von der Zulassung 

nach dem vorliegenden Artikel beantragen, die gewährt wird, wenn alle 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:“ 
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ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) ein Tochterkreditinstitut, eine Tochterfinanzholdinggesellschaft 

oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, dem bzw. der 

gemäß dem vorliegenden Artikel die Zulassung erteilt wurde, ist 

als dafür verantwortlich benannt sicherzustellen, dass die Gruppe 

die Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis einhält, und 

es bzw. sie verfügt über alle erforderlichen Mittel und rechtlichen 

Befugnisse, diese Verpflichtungen wirksam zu erfüllen;“ 

e) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Unbeschadet des Absatzes 4 kann die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde von der Zulassung befreiten 

Finanzholdinggesellschaften oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaften im Einzelfall gestatten, aus dem 

Konsolidierungskreis ausgenommen zu werden, sofern die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Ausnahme beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit der 

Beaufsichtigung des Tochterkreditinstituts oder der Gruppe; 
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b) die Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaft hält keine anderen 

Beteiligungspositionen als die Beteiligungsposition an dem 

Tochterkreditinstitut oder der zwischengeschalteten 

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder zwischengeschalteten 

gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft, die das 

Tochterkreditinstitut kontrolliert; 

c) die Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaft greift nicht in erheblichem Umfang 

auf Verschuldung zurück und hat keine Risikopositionen, die 

nicht mit ihrem Eigentum an dem Tochterkreditinstitut oder der 

zwischengeschalteten Mutterfinanzholdinggesellschaft oder 

zwischengeschalteten gemischten 

Mutterfinanzholdinggesellschaft, die das Tochterkreditinstitut 

kontrolliert, verbunden sind.“ 
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f) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Wenn es sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde nicht um die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats handelt, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist, arbeiten die beiden 

Behörden für die Zwecke von Entscheidungen über die Zulassung, die 

Befreiung von der Zulassung und die Ausnahme von dem 

Konsolidierungskreis nach den Absätzen 3, 4 und 4a sowie über die 

Aufsichtsmaßnahmen nach den Absätzen 6 und 7 in umfassender 

Abstimmung zusammen. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde erstellt 

in Bezug auf die Angelegenheiten nach den Absätzen 3, 4, 4a, 6 und 7, 

soweit anwendbar, eine Bewertung und leitet diese an die zuständige 

Behörde des Mitgliedstaats weiter, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist. Die beiden Behörden 

setzen alles daran, um innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 

dieser Bewertung zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen.“ 
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ii) Nach Unterabsatz 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Falls eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird, und wenn es 

sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde nicht um die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats handelt, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist, wird die gemeinsame 

Entscheidung auch in dem Mitgliedstaat, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist, umgesetzt oder gilt direkt 

in diesem Mitgliedstaat, sofern dies nach nationalem Recht zulässig 

ist.“ 

g) Absatz 10 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Wird die Zulassung einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft bzw. die Befreiung von der Zulassung gemäß 

diesem Artikel verweigert, so unterrichtet die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde den Antragsteller innerhalb von vier Monaten nach 

Eingang des Antrags oder, wenn dieser unvollständig ist, innerhalb von vier 

Monaten nach Eingang der vollständigen für die Entscheidung 

erforderlichen Angaben über ihre Entscheidung und die Gründe dafür.“ 
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8. In Artikel 21b wird folgender Absatz eingefügt: 

„(6a) „Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 

die einheitlichen Meldeformate und Begriffsbestimmungen für die Meldung 

der in Absatz 6 genannten Informationen spezifiziert werden, und sie 

entwickelt IT-Lösungen, die in der Union anzuwenden sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards nach Unterabsatz 2 gemäß Artikel 15 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 
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9. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 21c 

Anforderung, eine Zweigstelle für die Erbringung von Bankdienstleistungen durch 

Drittlandsunternehmen zu errichten 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben den in Artikel 47 genannten, in einem Drittland 

niedergelassenen Unternehmen vor, in ihrem Hoheitsgebiet eine Zweigstelle zu 

errichten und gemäß Titel VI die Zulassung für die Aufnahme oder 

Fortführung der in Artikel 47 Absatz 1 genannten Tätigkeiten in dem 

betreffenden Mitgliedstaat zu beantragen. 

(2) Die Anforderung gemäß Absatz 1 gilt nicht, wenn das in einem Drittland 

niedergelassene Unternehmen eine Dienstleistung oder Tätigkeit für einen in 

der Union niedergelassenen oder ansässigen Kunden oder eine in der Union 

niedergelassene oder ansässige Gegenpartei erbringt, bei dem bzw. der es 

sich um Folgendes handelt: 
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a) einen Kleinanleger, eine geeignete Gegenpartei oder einen 

professionellen Kunden im Sinne des Anhangs II Abschnitte I und II der 

Richtlinie 2014/65/EU, der bzw. die in der Union niedergelassen oder 

ansässig ist, wenn sich dieser Kunde oder diese Gegenpartei auf 

ausschließlich eigene Veranlassung an ein in einem Drittland 

niedergelassenes Unternehmen wendet, um die Erbringung einer in 

Artikel 47 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie genannten Dienstleistung 

oder Tätigkeit zu erwirken; 

b) ein Kreditinstitut; 

c) ein Unternehmen derselben Gruppe wie das in einem Drittland 

niedergelassene Unternehmen. 
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Unbeschadet des Unterabsatzes 1 Buchstabe c gilt Folgendes: Wenn ein 

Drittlandsunternehmen sich aktiv um einen Kunden oder eine Gegenpartei 

oder einen potenziellen Kunden oder eine potenzielle Gegenpartei gemäß 

Buchstabe a des genannten Unterabsatzes über ein Unternehmen, das in 

seinem eigenen Namen handelt oder enge Verbindungen zu diesem 

Drittlandsunternehmen hat, oder über eine andere Person, die im Namen dieses 

Unternehmens handelt, bemüht, so gilt dies nicht als Dienstleistung, die auf 

ausschließlich eigene Veranlassung des Kunden oder der Gegenpartei oder des 

potenziellen Kunden oder der potenziellen Gegenpartei erbracht wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden befugt 

sind, von in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Kreditinstituten und 

Zweigstellen zu verlangen, ihnen die Informationen bereitzustellen, die sie 

benötigen, um die auf ausschließlich eigene Veranlassung des in ihrem 

Hoheitsgebiet niedergelassenen oder ansässigen Kunden oder der in ihrem 

Hoheitsgebiet niedergelassenen oder ansässigen Gegenpartei erbrachten 

Dienstleistungen zu überwachen, wenn diese Dienstleistungen von in einem 

Drittland niedergelassene Unternehmen erbracht werden, die Teil derselben 

Gruppe sind. 
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(3) Die Veranlassung eines Kunden oder einer Gegenpartei nach Absatz 2 

berechtigt das Drittlandunternehmen nicht dazu, andere Kategorien von 

Produkten, Tätigkeiten oder Dienstleistungen als die, die der Kunde oder die 

Gegenpartei angefragt hat, auf andere Weise als über eine in einem 

Mitgliedstaat niedergelassene Zweigstelle aus einem Drittland zu vertreiben. 

Die Errichtung einer Zweigstelle aus einem Drittland ist jedoch nicht 

erforderlich für Dienstleistungen, Tätigkeiten oder Produkte, die für die 

Erbringung der ursprünglich vom Kunden oder der Gegenpartei angefragten 

Dienstleistungen, Tätigkeiten oder Produkte notwendig oder eng damit 

verbunden sind, auch dann, wenn diese eng verbundenen Dienstleistungen, 

Tätigkeiten oder Produkte im Anschluss an die ursprünglich angefragten 

erbracht werden. 

(4) Die in Absatz 1 festgelegte Anforderung gilt nicht für in Anhang I 

Abschnitt A der Richtlinie 2014/65/EU aufgeführte Dienstleistungen oder 

Tätigkeiten, einschließlich aller Nebendienstleistungen wie Entgegennahme 

verbundener Einlagen oder Gewährung von Krediten oder Darlehen für die 

Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der genannten Richtlinie. 
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(5) Damit die erworbenen Rechte von Kunden aus bestehenden Verträgen 

gewahrt werden, gilt die in Absatz 1 festgelegte Anforderung unbeschadet 

bestehender Verträge, die vor dem ... [24 Monate + 1 Tag nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] geschlossen wurden. 

(6) Nach Konsultation der EIOPA und der ESMA überprüft die EBA bis... 

[12 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie], ob auch andere 

Unternehmen der Finanzbranche als Kreditinstitute von der Anforderung 

zur Errichtung einer Zweigstelle für die Erbringung von 

Bankdienstleistungen durch Drittlandsunternehmen gemäß diesem Artikel 

ausgenommen werden sollten. Die EBA legt dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission einen Bericht hierüber vor. In diesem Bericht 

wird Bedenken bezüglich der Finanzstabilität und den Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Union Rechnung getragen. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor.“ 
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10. Artikel 22 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die zuständigen Behörden bestätigen umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb 

von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Anzeige oder in 

Absatz 3 genannter weiterer Informationen schriftlich deren Eingang.“ 

11. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 i) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) die Frage, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass im 

Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie (EU) 

2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates* stattfinden 

oder stattgefunden haben könnte oder ob diese Straftaten versucht 

wurden und ob der beabsichtigte Erwerb die Gefahr eines solchen 

Verhaltens erhöhen könnte. 

_________ 

* Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 

zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 

2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 

Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, 

S. 73).“ 
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ii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für den Zweck der Beurteilung des in Unterabsatz 1 Buchstabe e des 

vorliegenden Absatzes festgelegten Kriteriums konsultieren die zuständigen 

Behörden im Rahmen ihrer Überprüfungen die Behörden, die gemäß der 

Richtlinie (EU) 2015/849 für die Beaufsichtigung der Kreditinstitute 

verantwortlich sind. 

Die zuständigen Behörden können Einwände gegen den beabsichtigten 

Erwerb erheben, wenn der interessierte Erwerber in einem Drittland 

ansässig ist, das gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 als Drittland 

mit hohem Risiko geführt wird, das in seinem System zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweist, 

oder in einem Drittland, das restriktiven Maßnahmen der Union unterliegt, 

und die Situation von der zuständigen Behörde so eingeschätzt wird, dass sie 

die Fähigkeit des interessierten Erwerbers beeinträchtigt, über die 

erforderlichen Praktiken und Verfahren zu verfügen, um den 

Anforderungen des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu genügen.“ 
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b) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke dieses Absatzes und bezüglich des in Absatz 1 Buchstabe e 

des vorliegenden Absatzes festgelegten Kriteriums wird eine negative 

Stellungnahme der gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die 

Beaufsichtigung der Kreditinstitute verantwortlichen Behörden, die 

innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem ursprünglichen Antrag bei den 

zuständigen Behörden eingeht, von den zuständigen Behörden bei der 

Bewertung des beabsichtigten Erwerbs gebührend berücksichtigt und kann 

einen angemessenen Einspruchsgrund darstellen.“ 

c) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen die Liste der Informationen, die der zuständigen Behörde zum 

Zeitpunkt der Anzeige nach Artikel 22 Absatz 1 vom interessierten 

Erwerber mindestens zu übermitteln sind, spezifiziert wird. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 berücksichtigt die EBA Titel II der 

Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch 

Erlass der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

___________________ 

* Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des 

Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46).“ 
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12. In Titel III werden die folgenden Kapitel angefügt: 

„KAPITEL 3 

Erwerb oder Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung 

Artikel 27a 

Anzeige und Beurteilung des Erwerbs 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben Instituten, Finanzholdinggesellschaften und 

▌gemischten Finanzholdinggesellschaften im Sinne des Artikels 21a Absatz 1 

▌(im Folgenden ‚interessierter Erwerber‘) vor, wenn sie beabsichtigen, eine 

wesentliche Beteiligung ▌direkt oder indirekt zu erwerben (im Folgenden 

‚beabsichtigter Erwerb‘), dies ihrer zuständigen Behörde im Voraus schriftlich 

anzuzeigen. In der Anzeige sind der Umfang des beabsichtigten Erwerbs und 

die relevanten Informationen nach Artikel 27b Absatz 5 anzugeben. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt eine Beteiligung als wesentlich, wenn sie 

15 % oder mehr der anrechenbaren Eigenmittel des interessierten Erwerbers 

entspricht. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt der in Absatz 2 genannte Schwellenwert 

sowohl auf Einzelbasis als auch auf Basis der konsolidierten Lage der 

Gruppe, wenn es sich bei dem interessierten Erwerber um ein Institut 

handelt. Wird der in Absatz 2 genannte Schwellenwert nur auf Einzelbasis 

überschritten, so teilt der interessierte Erwerber dies der zuständigen 

Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem er niedergelassen ist, mit. Diese 

zuständige Behörde beurteilt den beabsichtigten Erwerb. Wird dieser 

Schwellenwert auf Einzelbasis und auf Basis der konsolidierten Lage der 

Gruppe überschritten, so teilt der interessierte Erwerber dies auch der 

konsolidierenden Aufsichtsbehörde mit. Diese konsolidierende 

Aufsichtsbehörde beurteilt auch den beabsichtigten Erwerb. 

(4) Handelt es sich bei dem interessierten Erwerber um eine 

Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft im 

Sinne des Artikels 21a Absatz 1, so gilt der in Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels genannte Schwellenwert auf Basis der konsolidierten Lage und die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde ist die zuständige Behörde für die Zwecke 

von Absatz 1 des vorliegenden Artikels. 
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(5) Die zuständige Behörde bestätigt umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb 

von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Anzeige oder der 

gemäß Absatz 9 vorgelegten zusätzlichen Informationen schriftlich deren 

Eingang. 

(6) Die zuständige Behörde verfügt ab dem Tag der schriftlichen Bestätigung des 

Eingangs der Anzeige und aller Unterlagen, einschließlich der Unterlagen, die 

auf Verlangen des Mitgliedstaats der Anzeige gemäß Artikel 27b Absatz 5 

beizufügen sind, über 60 Arbeitstage, um die Beurteilung nach Artikel 27b 

Absatz 1 (im Folgenden ‚Beurteilung‘) vorzunehmen  

Betrifft der beabsichtigte Erwerb eine qualifizierte Beteiligung an einem 

Kreditinstitut gemäß Artikel 22 Absatz 1, so unterliegt der interessierte 

Erwerber ▌auch der Anzeigepflicht und der Beurteilung gemäß dem genannten 

Artikel. In diesem Fall endet die Frist, innerhalb derer die zuständige 

Behörde sowohl die in Artikel 27b Absatz 1 vorgesehene Beurteilung als 

auch die in Artikel 22 Absatz 2 genannte Beurteilung vornehmen muss, erst 

mit Ablauf des späteren der beiden einschlägigen Beurteilungszeiträume. 
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(7) Erfolgt der beabsichtigte Erwerb einer wesentlichen Beteiligung zwischen 

Unternehmen derselben Gruppe, die in Artikel 113 Absatz 6 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 genannt ist, oder zwischen demselben institutsbezogenen 

Sicherungssystem angehörenden Unternehmen gemäß Artikel 113 Absatz 7 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, so ist die zuständige Behörde nicht 

verpflichtet, die Beurteilung nach Absatz 27b Absatz 1 der genannten 

Verordnung vorzunehmen. 

(8) Die zuständige Behörde teilt dem interessierten Erwerber zum Zeitpunkt der 

Eingangsbestätigung nach Absatz 5 mit, an welchem Datum der 

Beurteilungszeitraum abläuft. 

(9) Die zuständige Behörde kann während des Beurteilungszeitraums 

erforderlichenfalls – in jedem Fall spätestens am 50. Arbeitstag des 

Beurteilungszeitraums – ergänzende Informationen anfordern, die für den 

Abschluss der Beurteilung nach Artikel 27b Absatz 1 erforderlich sind. Eine 

solche Anforderung ergeht schriftlich und die benötigten Informationen sind 

im Einzelnen darin aufgeführt. 
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(10) Der Beurteilungszeitraum wird ab dem Datum der Anforderung zusätzlicher 

Informationen durch die zuständige Behörde bis zum Datum des Eingangs der 

Antwort des interessierten Erwerbers mit allen erbetenen Informationen 

ausgesetzt. Diese Aussetzung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es liegt 

im Ermessen der zuständigen Behörde, weitere Ergänzungen oder 

Klarstellungen zu den vorgelegten Informationen anzufordern, doch führt dies 

nicht zu einer Aussetzung des Beurteilungszeitraums. 

(11) Die zuständige Behörde kann die in Absatz 10 ▌genannte Aussetzung in 

folgenden Situationen auf maximal 30 Arbeitstage ausdehnen: 

a) wenn das zu erwerbende Unternehmen in einem Drittland ansässig ist 

oder dem Regulierungsrahmen eines Drittlands unterliegt; 
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b) wenn die Durchführung der Beurteilung nach Artikel 27b Absatz 1 der 

vorliegenden Richtlinie einen Informationsaustausch mit den Behörden, 

die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die Beaufsichtigung des 

interessierten Erwerbers verantwortlich sind, erfordert. 

(12) Erfolgt die Zulassung einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Artikels 21a Absatz 1 zeitgleich mit 

der Beurteilung nach Artikel 27b Absatz 1, so stimmt sich die für die Zwecke 

des Artikels 21a Absatz 1 zuständige Behörde gegebenenfalls mit der 

konsolidierenden Aufsichtsbehörde und, sofern es sich um eine andere Behörde 

handelt, mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

niedergelassen ist, ab. In diesem Fall wird der Beurteilungszeitraum ausgesetzt, 

bis das Verfahren gemäß Artikel 21a abgeschlossen ist. 
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(13) Entscheidet die zuständige Behörde, Einspruch gegen den beabsichtigten 

Erwerb zu erheben, so setzt sie den interessierten Erwerber innerhalb von zwei 

Arbeitstagen nach Abschluss der Beurteilung nach Artikel 27b Absatz 1 und 

vor dem Ende des Beurteilungszeitraums schriftlich unter Angabe der Gründe 

für ihren Einspruch in Kenntnis. ▌ 

(14) Erhebt die zuständige Behörde innerhalb des Beurteilungszeitraums keinen 

schriftlichen Einspruch gegen den beabsichtigten Erwerb, so gilt dieser als 

genehmigt. 

(15) Die zuständige Behörde kann eine Frist für den Abschluss des beabsichtigten 

Erwerbs setzen und diese Frist gegebenenfalls verlängern. 

▌ 
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Artikel 27b 

Beurteilungskriterien 

(1) Bei der Beurteilung der Anzeige des beabsichtigten Erwerbs nach Artikel 27a 

Absatz 1 und der in Artikel 27a Absatz 9 genannten Informationen beurteilt die 

zuständige Behörde die Aussichten auf eine solide und umsichtige Führung 

durch den interessierten Erwerber und insbesondere die Risiken, denen der 

interessierte Erwerber nach dem beabsichtigten Erwerb ausgesetzt ist oder 

ausgesetzt sein könnte, anhand folgender Kriterien: 

▌ 

a) die Frage, ob der interessierte Erwerber in der Lage sein und bleiben 

wird, den Aufsichtsanforderungen dieser Richtlinie, der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und gegebenenfalls anderer Rechtsakte der Union zu 

genügen; 

b) die Frage, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass im 

Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie (EU) 

2015/849 stattfinden oder stattgefunden haben könnte oder ob diese 

Straftaten versucht wurden und ob der beabsichtigte Erwerb die Gefahr 

eines solchen Verhaltens erhöhen könnte. 
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(2) Für den Zweck der Beurteilung des in Unterabsatz 1 Buchstabe b festgelegten 

Kriteriums konsultiert die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 

Überprüfungen die Behörden, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die 

Beaufsichtigung des interessierten Erwerbers verantwortlich sind. 

(3) Die zuständige Behörde kann gegen den beabsichtigten Erwerb nur dann 

Einspruch erheben, wenn es auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten 

Kriterien dafür berechtigte Gründe gibt oder die vom interessierten Erwerber 

vorgelegten Informationen trotz einer Anforderung gemäß Artikel 27a 

Absatz 9 unvollständig sind. 

Für die Zwecke dieses Absatzes und bezüglich des in Absatz 1 Buchstabe b 

festgelegten Kriteriums wird eine negative Stellungnahme der gemäß der 

Richtlinie (EU) 2015/849 für die Beaufsichtigung des interessierten 

Erwerbers verantwortlichen Behörden, die innerhalb von 30 Arbeitstagen 

nach dem ursprünglichen Antrag bei den zuständigen Behörden eingeht, von 

den zuständigen Behörden bei der Bewertung des beabsichtigten Erwerbs 

gebührend berücksichtigt und kann einen angemessenen Einspruchsgrund 

darstellen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten dürfen weder Vorbedingungen an die Höhe des 

beabsichtigten Erwerbs knüpfen noch der zuständigen Behörde gestatten, bei 

der Prüfung des beabsichtigten Erwerbs auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse 

des Marktes abzustellen. 

(5) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste mit den für die Durchführung 

der Beurteilung erforderlichen Informationen. Der interessierte Erwerber 

übermittelt der zuständigen Behörde diese Informationen zum Zeitpunkt der 

Anzeige gemäß Artikel 27a Absatz 1. Die verlangten Informationen müssen für 

die Art des beabsichtigten Erwerbs verhältnismäßig und angemessen sein. Die 

Mitgliedstaaten fordern keine Informationen an, die für die aufsichtliche 

Beurteilung gemäß dem vorliegenden Artikel nicht relevant sind. 

(6) Werden der zuständigen Behörde zwei oder mehr Vorhaben zum Erwerb von 

wesentlichen Beteiligungen an ein und demselben Unternehmen angezeigt, so 

behandelt die Behörde unbeschadet des Artikels 27a Absätze 5 bis 11 alle 

interessierten Erwerber auf nicht diskriminierende Art und Weise. 

www.parlament.gv.at



 

 258 

 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Folgendes präzisiert wird: 

a) die Liste der Informationen, die der interessierte Erwerber den 

zuständigen Behörden zum Zeitpunkt der Anzeige nach Artikel 27a 

Absatz 1, Artikel 27f Absatz 1 und Artikel 27i Absatz 1 mindestens zu 

übermitteln hat; 

b) eine gemeinsame Methodik für die Beurteilung der in dem vorliegenden 

Artikel ▌und Artikel 27j festgelegten Kriterien; 

c) das Verfahren für die Anzeige und die aufsichtliche Bewertung nach 

Maßgabe der Artikel 27a ▌und 27i. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 berücksichtigt die EBA Titel II der 

Richtlinie (EU) 2017/1132. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Artikel 27c 

Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden 

(1) Bei der Beurteilung nach Artikel 27b Absatz 1 konsultiert die zuständige 

Behörde die maßgeblichen im öffentlichen Auftrag mit der Beaufsichtigung 

anderer Unternehmen der Finanzbranche betrauten Behörden, falls der 

beabsichtigte Erwerb eines der folgenden Unternehmen betrifft: 

a) ein Kreditinstitut, ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem anderen 

Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem des interessierten 

Erwerbers zugelassen ist; 
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b) ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens, einer Wertpapierfirma oder einer 

Vermögensverwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem anderen 

Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem des interessierten 

Erwerbers zugelassen ist; 

c) eine juristische Person, die ein Kreditinstitut, ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft kontrolliert, das bzw. die in einem 

anderen Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem, in dem der 

Erwerb beabsichtigt ist, zugelassen ist. 
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(2) Handelt es sich bei dem interessierten Erwerber um ein Institut und wird der 

in Artikel 27a Absatz 2 genannte Schwellenwert nur auf Einzelbasis 

überschritten, so zeigt die für die Beurteilung des beabsichtigten Erwerbs 

zuständige Behörde der konsolidierenden Aufsichtsbehörde den 

beabsichtigten Erwerb innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der 

Anzeige des interessierten Erwerbers an, wenn der interessierte Erwerber 

Teil einer Gruppe ist und die zuständige Behörde nicht mit der 

konsolidierenden Aufsichtsbehörde identisch ist. Die zuständige Behörde 

leitet ihre Beurteilung auch der konsolidierenden Aufsichtsbehörde zu. 

Handelt es sich bei dem interessierten Erwerber um eine 

Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im 

Sinne des Artikels 21a Absatz 1, so zeigt die für die Beurteilung des 

beabsichtigten Erwerbs zuständige konsolidierende Aufsichtsbehörde der 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der interessierte Erwerber 

niedergelassen ist, den beabsichtigten Erwerb innerhalb von zehn 

Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige des interessierten Erwerbers an, wenn 

jene zuständige Behörde nicht mit der konsolidierenden Aufsichtsbehörde 

identisch ist. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde leitet ihre Beurteilung 

auch dieser zuständigen Behörde zu. 
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Handelt es sich bei dem interessierten Erwerber um ein Institut und wird der 

in Artikel 27a Absatz 2 genannte Schwellenwert sowohl auf Einzelbasis als 

auch auf Basis der konsolidierten Lage der Gruppe überschritten, so 

bemühen sich die zuständige Behörde und die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde, die den beabsichtigten Erwerb beurteilen, um eine 

Koordinierung ihrer Beurteilungen, insbesondere im Hinblick auf ihre 

Konsultation der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

maßgeblichen Behörden. 
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(3) Muss die Beurteilung des beabsichtigten Erwerbs von der in Artikel 27a 

Absatz 3 genannten konsolidierenden Aufsichtsbehörde vorgenommen 

werden und ist die konsolidierende Aufsichtsbehörde nicht mit der 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der interessierte Erwerber 

niedergelassen ist, identisch, so arbeiten die beiden Behörden in 

umfassender Abstimmung zusammen. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde 

erstellt eine Beurteilung des beabsichtigten Erwerbs und leitet diese 

Beurteilung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu, in dem der 

interessierte Erwerber niedergelassen ist. Die beiden Behörden setzen alles 

daran, um innerhalb von zwei Monaten nach Eingang dieser Beurteilung zu 

einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. Diese gemeinsame 

Entscheidung ist ordnungsgemäß zu dokumentieren und zu begründen. Die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde teilt dem interessierten Erwerber diese 

gemeinsame Entscheidung mit. 
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Wird nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Beurteilung eine 

gemeinsame Entscheidung getroffen, so verzichtet die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde oder die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der 

interessierte Erwerber niedergelassen ist, auf eine Entscheidung und befasst 

gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die EBA mit der 

Angelegenheit. Die EBA fasst ihren Beschluss binnen eines Monats nach 

ihrer Befassung. Die betreffenden Behörden treffen im Einklang mit dem 

Beschluss der EBA eine gemeinsame Entscheidung. 

(4) Die zuständigen Behörden tauschen die Informationen, die für die Beurteilung 

erforderlich oder relevant sind, unverzüglich untereinander aus. Hierzu teilen 

die zuständigen Behörden einander alle für die Beurteilung relevanten 

Informationen auf Anfrage oder von sich aus mit. 
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Die zuständigen Behörden bemühen sich, ihre Beurteilungen zu koordinieren 

und sorgen für die Kohärenz ihrer Entscheidungen. Zu diesem Zweck werden 

in der Entscheidung der für die Beurteilung zuständigen Behörde alle 

Standpunkte oder Vorbehalte der anderen zuständigen Behörden angegeben. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um 

gemeinsame Verfahren und Formulare festzulegen, und erstellt Muster für den 

in diesem Artikel genannten Konsultationsprozess zwischen den jeweils 

zuständigen Behörden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [24 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 
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Artikel 27d 

Anzeige einer Veräußerung 

Die Mitgliedstaaten schreiben Instituten, Finanzholdinggesellschaften und 

gemischten Finanzholdinggesellschaften im Sinne des Artikels 21a Absatz 1 vor, 

den zuständigen Behörden jede Absicht zur direkten oder indirekten Veräußerung 

einer wesentlichen Beteiligung im Sinne des Artikels 27a Absatz 2 anzuzeigen. 

Diese Anzeige erfolgt schriftlich vor Veräußerung und unter Angabe des Umfangs 

der betreffenden Beteiligung. 

Artikel 27e  

Informationspflichten und Sanktionen 

Versäumt es der interessierte Erwerber, den beabsichtigten Erwerb im Voraus gemäß 

Artikel 27a Absatz 1 anzuzeigen, oder hat er trotz des Einspruchs der zuständigen 

Behörde eine wesentliche Beteiligung im Sinne jenes Artikels erworben, so 

schreiben die Mitgliedstaaten der zuständigen Behörde vor, geeignete Maßnahmen 

zu ergreifen. Wenn eine wesentliche Beteiligung trotz Einspruchs der zuständigen 

Behörde erworben wird, sehen die Mitgliedstaaten unbeschadet möglicher 

Sanktionen vor, dass die Ausübung der entsprechenden Stimmrechte ausgesetzt wird 

oder dass abgegebene Stimmen für nichtig erklärt werden. 
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KAPITEL 4 

Wesentliche Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 

Artikel 27f  

Anzeige ▌wesentlicher Übertragungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben Instituten ▌und Finanzholdinggesellschaften 

und gemischten Finanzholdinggesellschaften in Sinne des Artikels 21a Absatz 

1 ▌vor, ihrer zuständigen Behörde jede wesentlichen Übertragung von 

Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die sie entweder durch Veräußerung 

oder eine andere Art von Geschäft (im Folgenden ‚geplanter Vorgang‘) 

vornehmen, im Voraus schriftlich anzuzeigen. 

Sind am geplanten Vorgang nur Unternehmen derselben Gruppe beteiligt, so 

gilt Unterabsatz 1 auch für diese Unternehmen. 

Für die Zwecke der Unterabsätze 1 und 2 unterliegt jedes der Unternehmen, 

die an demselben geplanten Vorgang beteiligt sind, der Anzeigepflicht nach 

den genannten Unterabsätzen auf Einzelbasis. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt der geplante Vorgang für ein 

Unternehmen als wesentlich, wenn er mindestens 10 % seiner gesamten 

Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten ausmacht, es sei denn der geplante 

Vorgang findet zwischen Unternehmen derselben Gruppe statt; in diesem Fall 

gilt der geplante Vorgang für ein Unternehmen als wesentlich, wenn er 

mindestens 15 % seiner gesamten Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten 

ausmacht. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 dieses Absatzes gelten für 

Mutterfinanzholdinggesellschaften und die in Absatz 1 genannten 

gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaften die genannten Prozentsätze 

unter Zugrundelegung ihrer konsolidierten Lage. 

Bei der Berechnung der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 

Prozentsätze wird Folgendes nicht berücksichtigt: 

a) Übertragungen notleidender Vermögenswerte; 

b) Übertragungen von Vermögenswerten, die zur Aufnahme in einen 

Deckungspool im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 

2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates* bestimmt sind; 

c) Übertragungen von Vermögenswerten, die zur Verbriefung bestimmt 

sind; 
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d) Übertragungen von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten im 

Zusammenhang mit der Anwendung der in Titel IV der Richtlinie 

2014/59/EU vorgesehenen Abwicklungsinstrumente, ‑befugnisse und 

‑mechanismen. 

(3) Die zuständigen Behörden bestätigen umgehend, in jedem Fall jedoch 

innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige nach Absatz 1 o 

schriftlich deren Eingang. 

▌ 
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Artikel 27g  

Informationspflichten und Sanktionen 

Versäumen es die Unternehmen, den geplanten Vorgang im Voraus gemäß 

Artikel 27f Absatz 1 anzuzeigen, ▌so schreiben die Mitgliedstaaten den zuständigen 

Behörden vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. ▌ 

KAPITEL 5 

Verschmelzungen und Spaltungen 

Artikel 27h  

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 

Rates** und der Richtlinie (EU) 2017/1132. 

Die Verpflichtungen nach diesem Kapitel gelten nicht für Verschmelzungen und 

Spaltungen, die sich aus der Anwendung der Richtlinie 2014/59/EU ergeben. 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 
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1. ‚Verschmelzung‘ einen der folgenden Vorgänge, bei denen 

a) eine oder mehrere Gesellschaften zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne 

Abwicklung ihr Aktiv- und Passivvermögen vollständig oder teilweise 

auf eine bereits bestehende Gesellschaft, die übernehmende Gesellschaft, 

übertragen, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder sonstigen 

Anteilen am Gesellschaftskapital der übernehmenden Gesellschaft an 

ihre eigenen Gesellschafter und gegebenenfalls Gewährung einer baren 

Zuzahlung, die vorbehaltlich anderer Vorgaben des anwendbaren 

nationalen Rechts 10 % des Nennwerts oder – bei Fehlen eines solchen – 

des rechnerischen Werts dieser Aktien oder sonstigen Anteile nicht 

überschreiten darf; 

b) eine oder mehrere Gesellschaften zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne 

Abwicklung ihr Aktiv- und Passivvermögen vollständig oder teilweise 

auf eine bereits bestehende Gesellschaft, die übernehmende Gesellschaft, 

übertragen, ohne dass die übernehmende Gesellschaft neue Anteile 

ausgibt, sofern eine Person unmittelbar oder mittelbar alle Aktien oder 

sonstigen Anteile an den sich verschmelzenden Gesellschaften besitzt 

oder die Aktien und sonstigen Anteile der Gesellschafter der sich 

verschmelzenden Gesellschaften bei allen sich verschmelzenden 

Gesellschaften dasselbe Verhältnis haben; 
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c) zwei oder mehrere Gesellschaften zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne 

Abwicklung ihr Aktiv- und Passivvermögen vollständig oder teilweise 

auf eine neue Gesellschaft übertragen, die sie gegen Gewährung von 

Aktien oder sonstigen Anteilen am Gesellschaftskapital der neuen 

Gesellschaft an ihre eigenen Gesellschafter und gegebenenfalls 

Gewährung einer baren Zuzahlung gründen, die vorbehaltlich anderer 

Vorgaben des anwendbaren nationalen Rechts 10 % des Nennwerts oder 

– bei Fehlen eines solchen – des rechnerischen Werts dieser Aktien oder 

sonstigen Anteile nicht überschreiten darf; 

d) eine Gesellschaft zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne Abwicklung ihr 

Aktiv- und Passivvermögen vollständig oder teilweise auf die 

Gesellschaft überträgt, die sämtliche Aktien oder sonstigen Anteile an 

ihrem Gesellschaftskapital besitzt; 
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2. ‚Spaltung‘ Folgendes: 

a) einen Vorgang, durch den eine Gesellschaft nach Auflösung ohne 

Abwicklung ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen auf mehrere 

Gesellschaften überträgt, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder 

sonstigen Anteile der empfangenden Gesellschaften an die Aktionäre der 

gespaltenen Gesellschaft und gegebenenfalls Gewährung einer baren 

Zuzahlung, die vorbehaltlich anderer Vorgaben des anwendbaren 

nationalen Rechts 10 % des Nennbetrags oder – bei Fehlen eines solchen 

– des rechnerischen Werts der gewährten Aktien nicht überschreiten darf; 
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b) einen Vorgang, durch den eine Gesellschaft nach Auflösung ohne 

Abwicklung ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen auf mehrere 

neugegründete Gesellschaften überträgt, und zwar gegen Gewährung von 

Aktien oder sonstigen Anteile der begünstigten Gesellschaften an die 

Aktionäre der gespaltenen Gesellschaft und gegebenenfalls Gewährung 

einer baren Zuzahlung, die vorbehaltlich anderer Vorgaben des 

anwendbaren nationalen Rechts 10 % des Nennbetrags oder – bei Fehlen 

eines solchen – des rechnerischen Werts der gewährten Aktien nicht 

überschreiten darf; 

c) eine Kombination der unter den Buchstaben a und b beschriebenen 

Vorgänge; 
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d) einen Vorgang, durch den eine gespaltene Gesellschaft einen Teil ihres 

Aktiv- und Passivvermögens auf eine oder mehrere begünstigte 

Gesellschaften überträgt, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder 

sonstigen Anteilen der begünstigten Gesellschaften, der gespaltenen 

Gesellschaft oder beiden, d. h. sowohl der begünstigten Gesellschaften 

als auch der gespaltenen Gesellschaft, an die Gesellschafter der 

gespaltenen Gesellschaft und gegebenenfalls Gewährung einer baren 

Zuzahlung, die vorbehaltlich anderer Vorgaben des anwendbaren 

nationalen Rechts 10 % des Nennbetrags oder – bei Fehlen eines solchen 

– des rechnerischen Werts der gewährten Aktien nicht überschreiten darf; 

e) einen Vorgang, durch den eine gespaltene Gesellschaft einen Teil ihres 

Aktiv- und Passivvermögens auf eine oder mehrere begünstigte 

Gesellschaften überträgt, und zwar gegen Gewährung von Aktien oder 

sonstigen Anteilen der begünstigten Gesellschaften an die gespaltene 

Gesellschaft. 
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Artikel 27i 

Anzeige und Beurteilung von Verschmelzungen oder Spaltungen 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben Instituten und Finanzholdinggesellschaften und 

gemischten Finanzholdinggesellschaften im Sinne des Artikels 21a Absatz 1 

▌(im Folgenden ‚Finanzakteure‘), die eine Verschmelzung oder Spaltung (im 

Folgenden ‚geplanter Vorgang‘) durchführen, vor, nach Annahme des 

Verschmelzungs- bzw. Spaltungsplans den zuständigen Behörden, die für die 

Beaufsichtigung der aus dem geplanten Vorgang hervorgehenden 

Unternehmen verantwortlich sein werden, vor Abschluss des geplanten 

Vorgangs diesen unter Angabe der relevanten Informationen gemäß Artikel 27j 

Absatz 5 anzuzeigen. 

Handelt es sich bei dem geplanten Vorgang um eine Spaltung, so gilt für die 

Zwecke des Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes die zuständige 

Behörde, die für die Beaufsichtigung des Unternehmens, das den geplanten 

Vorgang durchführt, zuständig ist, als die zuständige Behörde, der dies 

anzuzeigen ist, und als die für die Beurteilung nach Artikel 27j Absatz 1 

zuständige Behörde. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels ist die zuständige 

Behörde nicht verpflichtet, die Beurteilung nach Artikel 27j Absatz 1 

vorzunehmen, wenn es sich bei dem geplanten Vorgang um eine 

Verschmelzung handelt, an der nur Finanzakteure derselben Gruppe 

beteiligt sind, einschließlich einer Gruppe von Kreditinstituten, die einer 

Zentralorganisation ständig zugeordnet sind und der Gruppenaufsicht 

unterliegen. 

(3) Die Beurteilung nach Absatz 27j Absatz 1 wird nicht durchgeführt, wenn für 

den geplanten Vorgang eine Zulassung gemäß Artikel 8 oder eine Zulassung 

gemäß Artikel 21a erforderlich ist. 

(4)  Die zuständige Behörde bestätigt umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb 

von zehn Arbeitstagen nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Anzeige oder der 

gemäß Absatz 5 vorgelegten zusätzlichen Informationen schriftlich deren 

Eingang. 

Sind an dem geplanten Vorgang nur Finanzakteure derselben Gruppe beteiligt, 

so verfügt die zuständige Behörde über 60 Arbeitstage ab dem Datum der 

schriftlichen Bestätigung des Eingangs der Anzeige und des Eingangs aller von 

dem Mitgliedstaat verlangten Unterlagen, die der Anzeige gemäß Artikel 27j 

Absatz 5 beizufügen sind, um die Beurteilung gemäß Artikel 27j Absatz 1 

vorzunehmen (im Folgenden ‚Beurteilungszeitraum‘). 
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Die zuständige Behörde teilt den Finanzakteuren zum Zeitpunkt der 

Eingangsbestätigung mit, an welchem Datum der Beurteilungszeitraum abläuft. 

(5) Die zuständige Behörde kann zusätzliche Informationen anfordern, die für den 

Abschluss der Beurteilung nach Artikel 27j Absatz 1 erforderlich sind. Eine 

solche Anforderung ergeht schriftlich und die benötigten Informationen sind 

im Einzelnen darin aufgeführt. 

Sind an dem geplanten Vorgang nur Finanzakteure derselben Gruppe beteiligt, 

kann die zuständige Behörde bis spätestens zum 50. Arbeitstag des 

Beurteilungszeitraums zusätzliche Informationen anfordern. 

Der Beurteilungszeitraum wird ab dem Datum der Anforderung zusätzlicher 

Informationen durch die zuständige Behörde bis zum Datum des Eingangs der 

Antwort der Finanzakteure mit allen erbetenen Informationen ausgesetzt. Diese 

Aussetzung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es liegt im Ermessen der 

zuständigen Behörde, weitere Ergänzungen oder Klarstellungen zu den 

vorgelegten Informationen anzufordern, doch führt dies nicht zu einer 

Aussetzung des Beurteilungszeitraums. 
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(6) Die zuständige Behörde kann die in Absatz 5 Unterabsatz 3 genannte 

Aussetzung in folgenden Situationen auf maximal 30 Arbeitstage ausdehnen: 

a) wenn mindestens einer der Finanzakteure in einem Drittland ansässig 

ist oder dem Regulierungsrahmen eines Drittlands unterliegt; 

b) wenn die Durchführung der in Artikel 27j Absatz 1 der vorliegenden 

Richtlinie genannten Beurteilung einen Informationsaustausch mit den 

Behörden erfordert, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die 

Beaufsichtigung des Finanzakteurs verantwortlich sind. 

(7) Der geplante Vorgang darf nicht abgeschlossen werden, bevor die zuständige 

Behörde eine befürwortende Stellungnahme abgegeben hat. 
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(8) Die zuständige Behörde gibt innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Abschluss 

ihrer Beurteilung schriftlich eine mit Gründen versehene befürwortende oder 

ablehnende Stellungnahme an die Finanzakteure ab. ▌Die Finanzakteure 

übermitteln diese mit Gründen versehene Stellungnahme den Behörden, die 

nach nationalem Recht für die Prüfung des geplanten Vorgangs zuständig sind. 

(9) Sind an dem geplanten Vorgang nur Finanzakteure derselben Gruppe beteiligt 

und erhebt die zuständige Behörde innerhalb des Beurteilungszeitraums keinen 

schriftlichen Einspruch, so wird von einer befürwortenden Stellungnahme 

ausgegangen. 

(10) In der mit Gründen versehenen Stellungnahme der zuständigen Behörde kann 

eine begrenzte Frist für die Durchführung des geplanten Vorgangs vorgesehen 

werden ▌. 
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Artikel 27j 

Beurteilungskriterien 

(1) Um die Solidität des aufsichtsrechtlichen Profils der Finanzakteure nach 

Abschluss des geplanten Vorgangs zu gewährleisten und um insbesondere die 

Risiken, denen die Finanzakteure im Laufe des geplanten Vorgangs ausgesetzt 

sind oder ausgesetzt sein könnten, sowie der Risiken, denen das aus dem 

geplanten Vorgang hervorgehende Unternehmen ausgesetzt sein könnte, zu 

bewältigen, beurteilt die zuständige Behörde bei der Prüfung der in Artikel 27i 

Absatz 1 genannten Anzeige des geplanten Vorgangs und der in Artikel 27j 

Absatz 5 genannten Informationen den geplanten Vorgang anhand folgender 

Kriterien: 
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a) Ansehen der an dem geplanten Vorgang beteiligten Finanzakteure; 

▌ 

b) finanzielle Solidität der am geplanten Vorgang beteiligten Finanzakteure, 

insbesondere in Bezug auf die Art der tatsächlichen und geplanten 

Geschäfte des aus dem geplanten Vorgang hervorgehenden 

Unternehmens; 

c) die Frage, ob das aus dem geplanten Vorgang hervorgehende 

Unternehmen in der Lage sein und bleiben wird, den 

Aufsichtsanforderungen dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und gegebenenfalls anderer Rechtsakte der Union, 

insbesondere der Richtlinien 2002/87/EG und 2009/110/EG, zu genügen; 

d) die Frage, ob der Plan zur Umsetzung des geplanten Vorgangs aus 

aufsichtlicher Sicht realistisch und solide ▌ist; 
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e) die Frage, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass im 

Zusammenhang mit dem geplanten Vorgang Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie (EU) 

2015/849 stattfindet oder stattgefunden haben könnte oder ob diese 

Straftaten versucht wurden und ob der geplante Vorgang die Gefahr eines 

solchen Verhaltens erhöhen könnte. 

Der Plan zur Umsetzung des geplanten Vorgangs nach Unterabsatz 1 

Buchstabe d wird bis zum Abschluss des geplanten Vorgangs von der 

zuständigen Behörde angemessen überwacht. 

(2) Für den Zweck der Beurteilung des in Absatz 1 Buchstabe e festgelegten 

Kriteriums konsultiert die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Überprüfungen 

die Behörden, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die Beaufsichtigung 

der Finanzakteure verantwortlich sind. 
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(3) Die zuständige Behörde kann in Bezug auf den geplanten Vorgang nur dann 

eine ablehnende Stellungnahme abgeben, wenn die in Absatz 1 festgelegten 

Kriterien nicht erfüllt sind oder die von dem Finanzakteur vorgelegten 

Informationen trotz einer Anforderung gemäß Artikel 27i Absatz 5 

unvollständig sind. 

▌ 

Bezüglich des in Absatz 1 Buchstabe e festgelegten Kriteriums wird eine 

ablehnende Stellungnahme der gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die 

Beaufsichtigung der Finanzakteure verantwortlichen Behörden, die 

innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem ursprünglichen Antrag bei der 

zuständigen Behörde eingeht, von der zuständigen Behörde bei der 

Beurteilung des geplanten Vorgangs gebührend berücksichtigt und kann 

einen angemessenen Grund für eine ablehnende Stellungnahme im Sinne 

des Unterabsatzes 1 darstellen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten gestatten den zuständigen Behörden nicht, bei der Prüfung 

des geplanten Vorgangs auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Marktes 

abzustellen. 

(5) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste mit den für die Durchführung 

der Beurteilung nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels erforderlichen 

Informationen. Die Finanzakteure übermitteln den zuständigen Behörden diese 

Informationen zum Zeitpunkt der Anzeige gemäß Artikel 27i Absatz 1. Die 

verlangten Informationen müssen verhältnismäßig und der Art des geplanten 

Vorgangs angemessen sein. Die Mitgliedstaaten fordern keine Informationen 

an, die für eine aufsichtliche Beurteilung gemäß dem vorliegenden Artikel 

nicht relevant sind. 
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Artikel 27k 

Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 

(1) Bei der Durchführung der Beurteilung nach Artikel 27j Absatz 1 konsultiert die 

▌zuständige Behörde die im öffentlichen Auftrag mit der Beaufsichtigung 

anderer betroffener Unternehmen der Finanzbranche betrauten Behörden, 

wenn an dem geplanten Vorgang neben den Finanzakteuren eines der 

folgenden Unternehmen beteiligt ist: 

a) ein Kreditinstitut, ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem anderen 

Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem ▌der 

Durchführung des geplanten Vorgangs zugelassen ist; 
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b) ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens, einer Wertpapierfirma oder einer 

Vermögensverwaltungsgesellschaft, das in einem anderen Mitgliedstaat 

oder anderen Wirtschaftszweig als dem ▌der Durchführung des 

geplanten Vorgangs zugelassen ist; 

c) eine juristische Person, die ein Kreditinstitut, ein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft kontrolliert, das bzw. die in einem 

anderen Mitgliedstaat oder anderen Wirtschaftszweig als dem ▌der 

Durchführung des geplanten Vorgangs zugelassen ist. 
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(2) Die zuständigen Behörden tauschen die Informationen, die für die Beurteilung 

erforderlich oder relevant sind, unverzüglich untereinander aus. Dabei teilen 

die zuständigen Behörden einander alle für die Beurteilung relevanten 

Informationen auf Anfrage oder von sich aus mit. Die für einen Finanzakteur 

zuständige Behörde gibt in ihrer Stellungnahme alle Standpunkte oder 

Vorbehalte der zuständigen Behörde, die eines oder mehrere der in Absatz 1 

aufgeführten Unternehmen beaufsichtigt, an. 

Die zuständigen Behörden bemühen sich, ihre Beurteilungen zu koordinieren und 

sorgen für die Kohärenz ihrer Stellungnahmen. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um 

gemeinsame Verfahren und Formulare festzulegen, und erstellt Muster für den 

in diesem Artikel genannten Konsultationsprozess zwischen den jeweils 

zuständigen Behörden. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 berücksichtigt die EBA Titel II der Richtlinie 

(EU) 2017/1132. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [30 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 27l 

Informationspflichten und Sanktionen 

Versäumen es die Finanzakteure, den geplanten Vorgang im Voraus gemäß 

Artikel 27i Absatz 1 anzuzeigen, oder haben sie den geplanten Vorgang nach dem 

genannten Artikel ohne vorherige befürwortende Stellungnahme der zuständigen 

Behörden durchgeführt, so schreiben die Mitgliedstaaten den zuständigen Behörden 

vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. ▌ 
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___________________ 

* Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und 
die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur 
Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. L 328 vom 
18.12.2019, S. 29). 

** Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen („EG-
Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1). 
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13. Titel VI erhält folgende Fassung: 

„TITEL VI 

BEAUFSICHTIGUNG VON ZWEIGSTELLEN AUS DRITTLÄNDERN UND 

BEZIEHUNGEN ZU DRITTLÄNDERN 

KAPITEL 1 

Beaufsichtigung von Zweigstellen aus Drittländern 

Abschnitt I  

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 47  

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

(1) In diesem Kapitel werden die Mindestanforderungen für die folgenden in 

einem Mitgliedstaat ausgeübten Tätigkeiten einer Zweigstelle aus einem 

Drittland festgelegt: 
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a) alle in Anhang I Nummern 2 bis 6 dieser Richtlinie genannten 

Tätigkeiten eines in einem Drittland niedergelassenen Unternehmens, das 

als Kreditinstitut gelten würde oder die Kriterien nach Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

erfüllen würde, wenn es in der Union niedergelassen wäre; 

b) die in Anhang I Nummer 1 dieser Richtlinie genannte Tätigkeit eines 

in einem Drittland niedergelassenen Unternehmens▌. 

(2) ▌Übt ein in einem Drittland niedergelassenes Unternehmen Tätigkeiten aus 

und erbringt es Dienstleistungen, die in Anhang I Abschnitt A der Richtlinie 

2014/65/EU aufgeführt sind, bzw. erbringt es Nebendienstleistungen wie die 

damit verbundene Entgegennahme von Einlagen oder die Gewährung von 

Krediten oder Darlehen für die Erbringung von Dienstleistungen im 

Rahmen der genannten Richtlinie, so fällt diese Unternehmen nicht in den 

Geltungsbereich des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels. 
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(3) Für die Zwecke dieses Beschlusses bezeichnet der Ausdruck 

1. „Zweigstelle aus einem Drittland“ eine Zweigstelle, die in einem 

Mitgliedstaat errichtet wurde entweder von 

a) einem Unternehmen mit Sitz in einem Drittland für die Zwecke der 

Ausübung einer der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten; oder 

b) einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittland; 

2. „Unternehmen an der Spitze“ ein Unternehmen, das seinen Sitz in einem 

Drittland hat und eine Zweigstelle aus einem Drittland in einem 

Mitgliedstaat errichtet hat sowie das zwischengeschaltete bzw. an der 

Spitze stehende Mutterunternehmen dieses Unternehmens. 
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Artikel 48  

Verbot der Benachteiligung 

Die Mitgliedstaaten wenden auf Zweigstellen aus Drittländern, wenn diese die 

Ausübung ihrer Tätigkeit aufnehmen oder fortführen, keine Bestimmungen an, die 

diese Zweigstellen günstiger stellen würden als Zweigstellen von Instituten mit Sitz 

in einem anderen Mitgliedstaat. 

Artikel 48a  

Einstufung von Zweigstellen aus Drittländern 

(1) Die Mitgliedstaaten stufen Zweigstellen aus Drittländern in die Klasse 1 ein, 

wenn diese Zweigstellen eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Der Gesamtwert der von einer Zweigstelle aus einem Drittland in dem 

Mitgliedstaat verbuchten oder initiierten Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten beträgt laut Meldung für den unmittelbar 

vorangegangenen jährlichen Berichtszeitraum gemäß Abschnitt II 

Unterabschnitt 4 mindestens 5 Mrd. EUR; 
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b) die zugelassenen Tätigkeiten der Zweigstelle aus einem Drittland 

umfassen die Entgegennahme von Einlagen oder anderen rückzahlbaren 

Geldern von Privatkunden, sofern der Betrag dieser Einlagen und 

anderen rückzahlbaren Gelder mindestens 5 % der 

Gesamtverbindlichkeiten der Zweigstelle aus einem Drittland beträgt 

oder der Betrag dieser Einlagen oder anderen rückzahlbaren Gelder 

50 Mio. EUR übersteigt; 

c) die Zweigstelle aus einem Drittland ist keine qualifizierte Zweigstelle aus 

einem Drittland im Sinne des Artikels 48b. 

(2) Die Mitgliedstaaten stufen Zweigstellen aus Drittländern, die keine der in 

Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen, in Klasse 2 ein. 
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(3) Die zuständigen Behörden aktualisieren die Einstufung von Zweigstellen aus 

Drittländern wie folgt: 

a) Erfüllt eine der Klasse 1 zugeordnete Zweigstelle aus einem Drittland die 

Bedingungen gemäß Absatz 1 nicht mehr, so gilt sie unverzüglich als 

Zweigstelle der Klasse 2; 

b) erfüllt eine der Klasse 2 zugeordnete Zweigstelle aus einem Drittland 

eine der Bedingungen gemäß Absatz 1, so gilt sie nach Ablauf von vier 

Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie diese Bedingungen erfüllt hat, als 

Zweigstelle der Klasse 1. 

(4) Die Mitgliedstaaten können auf Zweigstellen aus Drittländern, die in ihrem 

Hoheitsgebiet zugelassen sind, oder auf bestimmte Kategorien solcher 

Zweigstellen anstelle der in diesem Titel festgelegten Anforderungen 

dieselben Anforderungen anwenden wie auf Kreditinstitute, die nach der 

vorliegenden Richtlinie zugelassen wurden. Gilt die Behandlung nach 

diesem Absatz nur für bestimmte Kategorien von Zweigstellen aus 

Drittländern, so legen die Mitgliedstaaten die einschlägigen 

Einstufungskriterien für die Zwecke dieser Behandlung fest. Die Absätze 1, 2 

und 3 sind nicht auf diese Zweigstellen aus Drittländern anwendbar, außer 

für die Zwecke des Artikels 48p. 
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Artikel 48b  

Bedingungen für qualifizierte Zweigstellen aus Drittländern 

(1) Eine Zweigstelle aus einem Drittland gilt für die Zwecke dieses Titels als 

qualifizierte Zweigstelle aus einem Drittland, wenn folgende Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Das Unternehmen an der Spitze ist in einem Land niedergelassen, dessen 

Regulierungsrahmen für das Bankenwesen im Hinblick auf die 

angewandten Aufsichtsstandards und die Beaufsichtigung den 

Anforderungen der vorliegenden Richtlinie und der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 mindestens gleichwertig ist; 

b) die Aufsichtsbehörden des Unternehmens an der Spitze unterliegen 

Geheimhaltungspflichten, die den Anforderungen des Titels VII 

Kapitel 1 Abschnitt II mindestens gleichwertig sind; 
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c) das Unternehmen an der Spitze ist in einem Land niedergelassen, das 

nicht gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 als ein Drittland mit 

hohem Risiko aufgeführt ist, das in seinem nationalen System zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische 

Mängel aufweist. 

(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Beschlüsse 

erlassen, in denen festgestellt wird, ob die in Absatz 1 Buchstaben a und b 

festgelegten Bedingungen in Bezug auf den Regulierungsrahmen für das 

Bankenwesen eines Drittlands erfüllt sind. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 147 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(3) Vor Erlass des in Absatz 2 dieses Artikels genannten Beschlusses kann die 

Kommission die EBA gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

um Unterstützung ersuchen, um den Regulierungsrahmen für das Bankenwesen 

und die Geheimhaltungspflichten des betreffenden Drittlands zu bewerten und 

einen Bericht darüber zu erstellen, ob dieser Rahmen und diese Pflichten die in 

Absatz 1 Buchstaben a und b dieses Artikels festgelegten Bedingungen 

erfüllen. Die EBA veröffentlicht die Ergebnisse ihrer Bewertung auf ihrer 

Website. 

(4) Die EBA führt ein öffentliches Register der Drittländer und 

Drittlandsbehörden, die die in Absatz 1 festgelegten Bedingungen erfüllen. 
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(5) Nach Eingang eines Zulassungsantrags gemäß Artikel 48c bewertet die 

zuständige Behörde die in Absatz 1 und in Artikel 48a festgelegten 

Bedingungen im Hinblick auf die Einstufung der Zweigstelle aus einem 

Drittland in Klasse 1 oder Klasse 2. Wird das betreffende Drittland nicht in 

dem in Absatz 4 genannten öffentlichen Register geführt, so fordert die 

zuständige Behörde die Kommission auf, den Regulierungsrahmen für das 

Bankenwesen und die Geheimhaltungspflichten des Drittlands für die Zwecke 

des Absatzes 2 zu bewerten, sofern die in Absatz 1 Buchstabe c genannte 

Bedingung erfüllt ist. Die zuständige Behörde stuft die Zweigstelle aus einem 

Drittland bis zum Erlass eines Beschlusses der Kommission gemäß Absatz 2 in 

Klasse 1 ein. 
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Abschnitt II 

Zulassungs- und Regulierungsanforderungen 

Unterabschnitt 1 

Zulassungsanforderungen 

Artikel 48c  

Mindestvoraussetzungen für die Zulassung von Zweigstellen aus Drittländern 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Drittlandsunternehmen im Einklang 

mit Artikel 21c vor Aufnahme oder Fortsetzung der in Artikel 47 Absatz 1 

genannten Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet eine Zweigstelle errichten. Die 

Errichtung einer Zweigstelle aus einem Drittland bedarf einer vorherigen 

Zulassung gemäß diesem Kapitel. 
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(2) Bevor eine Zweigstelle aus einem Drittland ihre Tätigkeit in dem 

betreffenden Mitgliedstaat aufnimmt bemühen sich die zuständigen 

Behörden, Verwaltungsvereinbarungen oder andere Vereinbarungen mit den 

zuständigen Behörden des betreffenden Drittlands zu schließen. Solche 

Vereinbarungen sollten sich auf die von der EBA gemäß Artikel 33 Absatz 5 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ausgearbeiteten Muster-

Verwaltungsvereinbarungen stützen. Diese Anforderung gilt nicht, wenn 

Zweigstellen aus Drittländern strengeren nationalen Anforderungen 

unterliegen. Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA unverzüglich 

Informationen über etwaige Verwaltungsvereinbarungen oder sonstige 

Vereinbarungen, die mit den zuständigen Behörden eines Drittlands 

geschlossen wurden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass den Anträgen auf Zulassung von 

Zweigstellen aus Drittländern ein Geschäftsplan beigefügt wird, in dem die 

geplante Geschäftstätigkeit, in Artikel 47 Absatz 1 genannte Tätigkeiten, die 

ausgeübt werden sollen, und der organisatorische Aufbau und das 

Risikomanagement der Zweigstelle im betreffenden Mitgliedstaat nach 

Artikel 48g dargelegt sind. 

(4) Zweigstellen aus Drittländern können nur dann zugelassen werden, wenn 

mindestens alle nachstehend genannten Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Zweigstelle aus einem Drittland erfüllt die in Unterabschnitt 2 

festgelegten regulatorischen Mindestanforderungen; 

b) die Tätigkeiten, deren Zulassung das Unternehmen an der Spitze in dem 

betreffenden Mitgliedstaat beantragt, fallen unter die Zulassung, über die 

dieses Unternehmen an der Spitze in dem Drittland, in dem es 

niedergelassen ist, verfügt, und werden in diesem Drittland beaufsichtigt; 
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c) die Aufsichtsbehörde des Unternehmens an der Spitze im Drittland 

wurde über den Antrag auf Errichtung einer Zweigstelle in dem 

Mitgliedstaat und die in Absatz 3 genannten Begleitunterlagen 

unterrichtet und der Antrag wurde ihr vorgelegt; 

d) in der Zulassung ist festgelegt, dass die Zweigstelle aus einem Drittland 

die zugelassenen Tätigkeiten nur in dem Mitgliedstaat ausüben darf, in 

dem sie niedergelassen ist, und untersagt der Zweigstelle aus einem 

Drittland ausdrücklich, diese Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten 

grenzübergreifend anzubieten oder auszuüben; dies gilt nicht für 

gruppeninterne Finanzierungstransaktionen, die mit anderen 

Zweigstellen aus Drittländern desselben Unternehmens an der Spitze 

geschlossen werden, und für Transaktionen, die auf der Grundlage der 

„Reverse Solicitation“ von Dienstleistungen gemäß Artikel 21c 

eingegangen werden; 
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e) die zuständige Behörde ist für die Zwecke der Ausübung ihrer 

Aufsichtsaufgaben in der Lage, bei den für das Unternehmen an der 

Spitze zuständigen Aufsichtsbehörden auf alle erforderlichen 

Informationen über dieses Unternehmen zuzugreifen und ihre 

Aufsichtstätigkeiten, insbesondere in Krisenzeiten oder Zeiten 

finanzieller Notlagen, die das Unternehmen an der Spitze, seine Gruppe 

oder das Finanzsystem des Drittlands betreffen, wirksam mit den 

Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden des Drittlands abzustimmen; 

f) es besteht kein hinreichender Verdacht, dass die Zweigstelle aus einem 

Drittland für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im 

Sinne des Artikels 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 genutzt wird oder 

dazu dienen soll, die Begehung solcher Straftaten zu erleichtern ▌. 
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(5) Um zu bewerten, ob die in Absatz 4 Buchstabe f festgelegte Bedingung erfüllt 

ist, konsultiert die zuständige Behörde die Behörde, die gemäß der Richtlinie 

(EU) 2015/849 für die Überwachung der Bekämpfung von Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung in dem betreffenden Mitgliedstaat zuständig sind, 

und holen vor Zulassung der Zweigstelle aus einem Drittland eine schriftliche 

Bestätigung ein, dass die Bedingung erfüllt ist. 

(6) Die zuständigen Behörden können beschließen, dass die bis zum [30 Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] an 

Zweigstellen aus Drittländern erteilten Zulassungen ihre Gültigkeit behalten, 

vorausgesetzt die Zweigstellen aus Drittländern, denen diese Zulassungen 

erteilt wurden, erfüllen die Mindestanforderungen gemäß diesem Titel. 

(7) Die EBA überwacht Geschäfte zwischen den Zweigstellen aus Drittländern 

ein und desselben Unternehmens an der Spitze, die in unterschiedlichen 

Mitgliedstaaten zugelassen sind, und legt der Kommission bis zum … [48 

Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

einen Bericht vor, in dem sie ihre diesbezüglichen Feststellungen darlegt. 
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(8) Die EBA gibt bis zum … [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 heraus, in denen Folgendes weiter präzisiert wird: 

a) die Informationen, die den zuständigen Behörden mit dem Antrag auf 

Zulassung einer Zweigstelle aus einem Drittland zu übermitteln sind, 

einschließlich des Geschäftsplans, des organisatorischen Aufbaus und 

des Risikomanagements gemäß Absatz 3; 

b) das Verfahren für die Zulassung der Zweigstelle aus einem Drittland 

sowie die Standardformulare und Muster für die Bereitstellung der unter 

Buchstabe a genannten Informationen; 

c) die in Absatz 4 genannten Zulassungsbedingungen; 

d) die Bedingungen, unter denen die zuständigen Behörden sich auf 

Informationen stützen können, die bereits im Rahmen einer vorherigen 

Zulassung einer Zweigstelle aus einem Drittland bereitgestellt wurden. 
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Artikel 48d  

Bedingungen für die Verweigerung oder den Entzug der Zulassung einer Zweigstelle 

aus einem Drittland 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen mindestens folgende Bedingungen für die 

Verweigerung oder den Entzug der Zulassung einer Zweigstelle aus einem 

Drittland vor: 

a) Die Zweigstelle aus einem Drittland erfüllt nicht die in Artikel 48c oder 

im nationalen Recht festgelegten Zulassungsanforderungen; 

b) das Unternehmen an der Spitze bzw. seine Gruppe erfüllt nicht die 

Aufsichtsanforderungen, die nach dem Recht des betreffenden Drittlands 

für es bzw sie gelten, oder es besteht ein hinreichender Verdacht, dass es 

bzw. sie innerhalb der folgenden zwölf Monate diese Anforderungen 

nicht erfüllt oder gegen diese Anforderungen verstoßen wird. 

Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b benachrichtigen Zweigstellen aus 

Drittländern unverzüglich ihre zuständigen Behörden, wenn die unter diesem 

Buchstaben genannten Umstände eintreten. 
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(2) Zuständige Behörden können einer Zweigstelle aus einem Drittland die erteilte 

Zulassung auch entziehen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Zweigstelle aus einem Drittland macht nicht binnen zwölf Monaten 

von der Zulassung Gebrauch, verzichtet ausdrücklich auf sie oder hat seit 

mehr als sechs Monaten ihre Tätigkeit eingestellt, außer der betreffende 

Mitgliedstaat sieht in diesen Fällen das Erlöschen der Zulassung vor; 

b) die Zweigstelle aus einem Drittland hat die Zulassung aufgrund falscher 

Angaben oder auf andere Weise unrechtmäßig erlangt; 

c) die Zweigstelle aus einem Drittland erfüllt nicht mehr eine oder mehrere 

zusätzliche Bedingungen oder Anforderungen, aufgrund deren die 

Zulassung erteilt wurde; 
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d) die Zweigstelle aus einem Drittland bietet nicht mehr die Gewähr für die 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern und bietet 

insbesondere keine Sicherheit mehr für die Vermögenswerte, die ihr von 

ihren Einlegern anvertraut wurden; 

e) auf die Zweigstelle aus einem Drittland trifft ein anderer in den 

nationalen Rechtsvorschriften vorgesehener Fall für den Entzug der 

Zulassung zu; 

f) die Zweigstelle aus einem Drittland begeht einen Verstoß nach Artikel 67 

Absatz 1; 

g) es besteht ein hinreichender Verdacht, dass im Zusammenhang mit der 

Zweigstelle aus einem Drittland, ihrem Unternehmen an der Spitze oder 

ihrer Gruppe Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des 

Artikels 1 der Richtline (EU) 2015/849 stattfindet oder stattgefunden 

haben könnte oder diese Straftaten versucht wurden, oder es besteht 

diesbezüglich ein erhöhtes Risiko. 
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(3) Um zu bewerten, ob die in Absatz 2 Buchstabe g des vorliegenden Artikels 

festgelegte Bedingung erfüllt ist, konsultiert die zuständige Behörde die 

Behörde, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die Überwachung der 

Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in dem 

betreffenden Mitgliedstaat zuständig ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten sehen klare Verfahren für die Verweigerung oder den 

Entzug der Zulassung einer Zweigstelle aus einem Drittland im Einklang mit 

den Absätzen 1, 2 und 3 vor. 
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Unterabschnitt 2 

Regulatorische Mindestanforderungen 

Artikel 48e  

Kapitalausstattung 

(1) Unbeschadet anderer nach nationalem Recht geltender Kapitalanforderungen 

schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass Zweigstellen aus Drittländern jederzeit 

über eine Mindestkapitalausstattung verfügen, die mindestens Folgendem 

entspricht: 

a) bei der Klasse 1 zugeordneten Zweigstellen aus Drittländern 2,5 % der 

durchschnittlichen Verbindlichkeiten der Zweigstelle für die drei 

unmittelbar vorangegangenen jährlichen Berichtszeiträume bzw. bei neu 

zugelassenen Zweigstellen aus Drittländern der Verbindlichkeiten der 

Zweigstelle zum Zeitpunkt der Zulassung laut Meldung im Einklang 

mit Unterabschnitt 4, mindestens jedoch 10 Mio. EUR; 
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b) bei der Klasse 2 zugeordneten Zweigstellen aus Drittländern 0,5 % der 

durchschnittlichen Verbindlichkeiten der Zweigstelle für die drei 

unmittelbar vorangegangenen jährlichen Berichtszeiträume bzw. bei 

neu zugelassenen Zweigstellen aus Drittländern der Verbindlichkeiten 

der Zweigstelle zum Zeitpunkt der Zulassung laut Meldung im 

Einklang mit Unterabschnitt 4, mindestens jedoch 5 Mio. EUR; 

(2) Zweigstellen aus Drittländern müssen die Mindestanforderung an die 

Kapitalausstattung nach Absatz 1 durch Vermögenswerte in Form eines der 

folgenden Instrumente erfüllen: 

a) Bargeld oder bargeldnahe Instrumente im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 60 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

b) Schuldverschreibungen des Zentralstaats oder der Zentralbank von 

Mitgliedstaaten oder 
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c) jedes andere Instrument, das der Zweigstelle aus einem Drittland bei 

Eintreten von Risiken oder Verlusten uneingeschränkt und sofort für die 

Deckung dieser Risiken oder Verluste zur Verfügung steht. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen aus Drittländern vor, die in 

Absatz 2 dieses Artikels genannten Kapitalausstattungsinstrumente auf einem 

Treuhandkonto in dem Mitgliedstaat, in dem die Zweigstelle zugelassen ist, 

entweder bei einem Kreditinstitut, das nicht Teil der Gruppe des 

Unternehmens an der Spitze dieser Zweigstelle ist, oder, wenn dies nach 

nationalem Recht zulässig ist, bei der Zentralbank des Mitgliedstaats zu 

hinterlegen. Die auf dem Treuhandkonto hinterlegten 

Kapitalausstattungsinstrumente stehen für die Zwecke des Artikels 96 der 

Richtlinie 2014/59/EU im Falle der Abwicklung ▌der Zweigstelle aus einem 

Drittland und für die Zwecke der Liquidation der Zweigstelle aus einem 

Drittland im Einklang mit dem nationalen Recht zur Verfügung. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=


 

 315 

 

(4) Bis zum … [24 Monate ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden 

Änderungsrichtlinie] gibt die EBA Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 heraus, um die Anforderung nach Absatz 2 Buchstabe c 

dieses Artikels in Bezug auf Instrumente zu präzisieren, die bei Eintreten von 

Risiken oder Verlusten uneingeschränkt und sofort für die Deckung dieser 

Risiken oder Verluste zur Verfügung stehen. 

Artikel 48f  

Liquiditätsanforderungen 

(1) Unbeschadet anderer nach nationalem Recht geltender 

Liquiditätsanforderungen schreiben die Mitgliedstaaten Zweigstellen aus 

Drittländern mindestens vor, unbelastete, liquide Aktiva jederzeit in einem 

Volumen zu halten, das ausreicht, um Liquiditätsabflüsse über eine Phase von 

mindestens 30 Tagen zu decken. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels schreiben die 

Mitgliedstaaten der Klasse 1 zugeordneten Zweigstellen aus Drittländern vor, 

die Liquiditätsdeckungsanforderung von Teil 6 Titel I der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission* 

zu erfüllen. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen aus Drittländern vor, die zur 

Erfüllung der Anforderungen dieses Artikels gehaltenen liquiden Aktiva auf 

einem ▌Konto in dem Mitgliedstaat, in dem die Zweigstelle zugelassen ist, 

entweder bei einem Kreditinstitut, das nicht Teil der Gruppe des 

Unternehmens an der Spitze dieser Zweigstelle ist, oder, wenn dies nach 

nationalem Recht zulässig ist, bei der Zentralbank des Mitgliedstaats zu 

hinterlegen. Verbleiben nach der Verwendung zur Deckung von 

Liquiditätsabflüssen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels noch liquide 

Aktiva auf dem ▌Konto, so stehen diese verbleibenden liquiden Aktiva für 

die Zwecke des Artikels 96 der Richtlinie 2014/59/EU im Falle der 

Abwicklung der Zweigstelle aus einem Drittland und für die Zwecke der 

Liquidation der Zweigstelle aus einem Drittland im Einklang mit dem 

nationalen Recht zur Verfügung. 
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(4) Die zuständigen Behörden können qualifizierte Zweigstellen aus Drittländern 

von der in diesem Artikel festgelegten Liquiditätsanforderung ausnehmen. 

▌ 

Artikel 48g  

Interne Unternehmensführung und Risikomanagement 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen aus Drittländern vor, über 

mindestens zwei Personen vor Ort in dem einschlägigen Mitgliedstaat zu 

verfügen, die ihre Geschäfte vorbehaltlich einer vorherigen Zulassung durch 

die zuständigen Behörden tatsächlich leiten. Diese Personen müssen über einen 

guten Leumund sowie ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

verfügen und ausreichend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

aufwenden. 
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(2) Die Mitgliedstaaten schreiben der Klasse 1 zugeordneten Zweigstellen aus 

Drittländern vor, die Artikel 74 und 75, Artikel 76 Absätze 5 und 6 sowie die 

Artikel 92, 94 und 95 einzuhalten. Die zuständigen Behörden können von 

Zweigstellen aus Drittländern verlangen, einen lokalen Verwaltungsausschuss 

einzurichten, der eine angemessene Unternehmensführung der Zweigstelle 

sicherstellt. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben der Klasse 2 zugeordneten Zweigstellen aus 

Drittländern vor, die Artikel 74, 75, 92, 94 und 95 einzuhalten und die in 

Artikel 76 Absatz 5 und Artikel 76 Absatz 6 Unterabsätze 1, 2 und 4 

vorgesehenen internen Kontrollfunktionen einzurichten. 

Die zuständigen Behörden können von der Klasse 2 zugeordneten Zweigstellen 

aus Drittländern abhängig von deren Größe und interner Organisation sowie 

Art, Umfang und Komplexität ihrer Tätigkeiten verlangen, gemäß Artikel 76 

Absatz 6 Unterabsätze 3 und 5 einen Leiter der internen Kontrollfunktionen zu 

ernennen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen aus Drittländern vor, 

Berichterstattungspflichten gegenüber dem Leitungsorgan des Unternehmens 

an der Spitze festzulegen, die alle wesentlichen Risiken und 

Risikomanagementvorschriften sowie deren Änderungen abdecken, und 

angemessene Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT-Systeme) 

und Kontrollen einzurichten, um eine ordnungsgemäße Einhaltung der 

Grundsätze sicherzustellen. 

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen aus Drittländern vor, ihre 

Auslagerungsvereinbarungen zu überwachen und zu pflegen und 

sicherzustellen, dass ihre zuständigen Behörden uneingeschränkten Zugang zu 

allen Informationen haben, die sie zur Ausübung ihrer Aufsichtsfunktion 

benötigen. 

(6) Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen aus Drittländern, die Back-to-back-

Geschäfte oder gruppeninterne Geschäfte tätigen, vor, angemessene 

Ressourcen vorzusehen, um ihr Gegenparteiausfallrisiko zu ermitteln und 

angemessen zu steuern, wenn wesentliche Risiken im Zusammenhang mit von 

der Zweigstelle aus einem Drittland gebuchten Vermögenswerten auf die 

Gegenpartei übertragen werden. 
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(7) Werden kritische oder wichtige Funktionen der Zweigstelle aus einem 

Drittland gemäß internen Regelungen oder gruppeninternen Vereinbarungen 

jeglicher Art von dem Unternehmen an der Spitze dieser Zweigstelle 

wahrgenommen, so werden diese Funktionen im Einklang mit den internen 

Regelungen oder gruppeninternen Regelungen wahrgenommen. Den für die 

Beaufsichtigung von Zweigstellen aus Drittländern zuständigen Behörden wird 

Zugang zu allen Informationen gewährt, die sie zur Ausübung ihrer 

Aufsichtsfunktion benötigen. 

(8) Die zuständigen Behörden schreiben vor, dass ein unabhängiger Dritter die 

Umsetzung und die laufende Einhaltung der in diesem Artikel festgelegten 

Anforderungen durch die Zweigstelle aus einem Drittland auf regelmäßiger 

Grundlage bewertet und der zuständigen Behörde einen Bericht mit seinen 

Feststellungen und Schlussfolgerungen vorlegt. 

(9) Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bis zum 

… [30 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] unter Berücksichtigung des Artikels 74 Absatz 2 der 

vorliegenden Richtlinie Leitlinien für die Anwendung der in Artikel 74 

Absatz 1 genannten Regelungen, Verfahren und Mechanismen auf 

Zweigstellen aus Drittländern sowie Leitlinien über die Anwendung von 

Artikel 75 und Artikel 76 Absätze 5 und 6 der vorliegenden Richtlinie auf 

Zweigstellen aus Drittländern heraus. 
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Artikel 48h  

Buchungsvorschriften 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen aus Drittländern vor, ein Register 

zu führen, das es diesen Zweigstellen aus einem Drittland ermöglicht, alle von 

einer Zweigstelle aus einem Drittland verbuchten oder initiierten 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in dem betreffenden Mitgliedstaat zu 

erfassen und umfassend und präzise zu dokumentieren und diese 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten innerhalb der jeweiligen Zweigstelle 

aus einem Drittland autonom zu verwalten. Das Register muss alle 

erforderlichen und ausreichende Informationen über die von der Zweigstelle 

aus einem Drittland verursachten Risiken und den Umgang damit enthalten. 
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(2) Die Mitgliedstaaten schreiben Zweigstellen aus Drittländern vor, spezifische 

Buchungsgrundsätze für die Führung des in Absatz 1 genannten Registers ▌zu 

entwickeln und diese regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. Solche 

Grundsätze werden dokumentiert und vom zuständigen Leitungsgremium des 

Unternehmens an der Spitze gebilligt. Mit diesen Grundsätzen wird eine klare 

Logik für Buchungsregeln entwickelt und dargelegt, wie diese Regeln auf die 

Geschäftsstrategie der Zweigstelle aus einem Drittland abgestimmt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass von den Zweigstellen aus Drittländern 

regelmäßig eine unabhängige, schriftliche und mit Gründen versehene 

Stellungnahme über die Umsetzung und laufende Einhaltung der in diesem 

Artikel festgelegten Anforderungen erstellt und der zuständigen Behörde mit 

den einschlägigen Feststellungen und Schlussfolgerungen übermittelt wird. 
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(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Spezifizierung der Buchungsregeln aus, die Zweigstellen aus Drittländern für 

die Zwecke dieses Artikels anwenden müssen, insbesondere in Bezug auf 

a) die anzuwendende Methode zur Erfassung und umfassenden und 

präzisen Dokumentierung der von ihr verbuchten Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten ▌im Mitgliedstaat und 

b) die Methode bei der Erfassung und Dokumentierung von 

außerbilanziellen Posten und von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten, die von der Zweigstelle aus einem Drittland stammen 

und in ihrem Namen oder für sie in anderen Zweigstellen oder 

Tochterunternehmen derselben Gruppe gebucht oder gehalten werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [18 Monate nach dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Unterabschnitt 3  

Auferlegung einer Zulassungspflicht gemäß Titel III und Anforderungen an 

Zweigstellen aus Drittländern, die systemrelevant sind 

Artikel 48i  

Verpflichtung zur Gründung eines Tochterunternehmens 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden befugt sind, 

von Zweigstellen aus Drittländern zu verlangen, eine Zulassung gemäß Titel III 

Kapitel 1 zu beantragen, zumindest wenn 

a) die Zweigstelle aus einem Drittland ▌eine der in Artikel 47 Absatz 1 

genannten Tätigkeiten – unbeschadet der Ausnahmen nach 

Artikel 48c Absatz 4 –mit Kunden oder Gegenparteien in anderen 

Mitgliedstaaten durchführt oder durchgeführt hat, 
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b) die Zweigstelle aus einem Drittland die in Artikel 131 Absatz 3 

genannten Indikatoren für die Systemrelevanz erfüllt oder nach 

Artikel 48j als systemrelevant bewertet wird und erhebliche Risiken für 

die Finanzstabilität der Union oder des Mitgliedstaats, in dem sie 

niedergelassen ist, darstellt, oder 

c) der Gesamtbetrag der Vermögenswerte aller Zweigstellen aus 

Drittländern in der Union, die derselben Drittlandsgruppe angehören, 

mindestens 40 Mrd. EUR oder mehr beträgt oder der Betrag der 

Vermögenswerte der Zweigstelle aus einem Drittland in dem 

Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen sind; mindestens 10 Mrd. EUR 

beträgt. 

Von der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Befugnis kann, falls 

anwendbar, nach Anwendung der Maßnahmen nach den Artikeln 48j 

oder 48o Gebrauch gemacht werden oder wenn die zuständige Behörde aus 

anderen als den in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Gründen 

nachweisen kann, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen würden, um den 

wesentlichen aufsichtlichen Bedenken Rechnung zu tragen. 
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(2) Vor Ausübung der Befugnis nach Absatz 1 konsultieren die zuständigen 

Behörden die EBA und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in 

denen die betreffende Drittlandsgruppe andere Zweigstellen aus Drittländern 

oder Tochterinstitute gegründet hat. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben b und c dieses Artikels und bei der 

Durchführung der in Absatz 48j genannten Bewertung berücksichtigen die 

zuständigen Behörden oder, falls anwendbar, die benannten Behörden 

geeignete Kriterien der Systemrelevanz von Zweigstellen aus Drittländern, 

die insbesondere Folgendes umfassen: 

a) die Größe der Zweigstelle aus einem Drittland; 

b) die Komplexität der Struktur, der Organisation und des Geschäftsmodells 

der Zweigstelle aus einem Drittland; 

c) den Grad der Verflechtung der Zweigstelle aus einem Drittland mit dem 

Finanzsystem der Union und des Mitgliedstaats, in dem sie 

niedergelassen ist; 
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d) die Substituierbarkeit der Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Geschäfte 

oder der Finanzinfrastruktur, die von der Zweigstelle aus einem Drittland 

bereitgestellt wird; 

e) den Marktanteil der Zweigstelle aus einem Drittland in der Union und in 

dem Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen ist, in Bezug auf die 

gesamten Bankaktiva sowie ihre Tätigkeiten, Dienstleistungen und 

Geschäfte; 

f) die wahrscheinlichen Auswirkungen einer Aussetzung oder Einstellung 

der Geschäfte oder der gesamten Tätigkeiten der Zweigstelle aus einem 

Drittland auf die Liquidität des Finanzsystems des Mitgliedstaats, in 

dem sie niedergelassen ist, oder die Zahlungs-, Clearing- und 

Abwicklungssysteme in der Union und in diesem Mitgliedstaat ▌; 

g) die Rolle und Bedeutung der Zweigstelle aus einem Drittland für die 

Tätigkeiten, Dienstleistungen und Geschäfte der Drittlandsgruppe in 

der Union und in dem Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen ist; 
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h) die Rolle und Bedeutung der Zweigstelle aus einem Drittland im 

Zusammenhang mit der Abwicklung oder Liquidation auf der 

Grundlage von Informationen der Abwicklungsbehörde; 

i) den Umfang der Geschäfte der Drittlandsgruppe, die über Zweigstellen 

aus Drittländern getätigt werden, im Verhältnis zu den Geschäften dieser 

Gruppe, die über Tochterinstitute getätigt werden, die in der Union und 

in den Mitgliedstaaten, in denen die Zweigstellen aus Drittländern 

niedergelassen sind, zugelassen sind. 

▌ 
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Artikel 48j  

Bewertung der Systemrelevanz und Anforderungen an Zweigstellen aus Drittländern, 

die systemrelevant sind 

(1) Zweigstellen aus Drittländern ▌werden einer Bewertung nach Absatz 2 

unterzogen, wenn bei allen Zweigstellen aus Drittländern in der Union, die zu 

derselben Drittlandsgruppe gehören der gemäß Unterabschnitt 4 gemeldete 

Gesamtbetrag der Vermögenswerte, die sie in der Union ▌halten, mindestens 

40 Mrd. EUR beträgt, und zwar entweder 

a) als Durchschnitt der drei unmittelbar vorangegangenen jährlichen 

Berichtszeiträume oder 

b) in absoluten Zahlen in mindestens drei der fünf unmittelbar 

vorangegangenen jährlichen Berichtszeiträume. 

 Der in Unterabsatz 1 genannte Schwellenwert für Vermögenswerte darf 

nicht die Vermögenswerte umfassen, die von der Zweigstelle aus einem 

Drittland im Zusammenhang mit Zentralbanken des ESZB geschlossenen 

Zentralbankmarktgeschäften gehalten werden. 
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(2) Die Behörden, die zuständig sind für die Überwachung der Zweigstelle aus 

einem Drittland, die zu einer Drittlandsgruppe gehört, bei der alle 

Zweigstellen aus Drittländern in der Union einen Gesamtbetrag an 

Vermögenswerten von mindestens 40 Mrd. EUR aufweisen, bewerten, ob die 

ihrer Überwachung unterliegende Zweigstelle aus einem Drittland 

systemrelevant ist und für die Finanzstabilität der Union, oder des 

Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen ist, mit signifikanten Risiken 

verbunden ist. Zu diesem Zweck beziehen sich die zuständigen Behörden 

insbesondere darauf, ob bei diesen Zweigstellen aus Drittländern die in 

Artikel 48i Absatz 2 und Artikel 131 Absatz 3 genannten Indikatoren der 

Systemrelevanz erfüllt sind. 

(3) Im Rahmen der in Absatz 2 genannten Bewertung konsultiert die zuständige 

Behörde oder, falls anwendbar, die benannte Behörde die EBA und die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen die betreffende 

Drittlandsgruppe andere Zweigstellen oder Tochterinstitute aus Drittländern 

eingerichtet hat, um die Risiken für die Finanzstabilität zu bewerten, die die 

betreffende Zweigstelle aus einem Drittland für die anderen Mitgliedstaaten 

als den Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen ist, bewirkt.▌ 
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Die zuständige Behörde oder, falls anwendbar, die benannte Behörde 

übermittelt ihre begründete Bewertung der Systemrelevanz der Zweigstelle 

aus einem Drittland für die Union oder den Mitgliedstaat, in dem sie 

niedergelassen ist, der EBA und den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, in denen die betreffende Drittlandsgruppe andere 

Zweigstellen oder Tochterinstitute aus Drittländern eingerichtet hat.▌ 
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Stimmen die konsultierten zuständigen Behörden der Bewertung der 

Systemrelevanz der Zweigstelle aus einem Drittland nicht zu, so unterrichten 

sie die zuständige Behörde, die die Bewertung nach Absatz 2 durchgeführt 

hat, innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang der Bewertung. Die 

zuständigen Behörden bemühen sich mit Unterstützung der EBA nach 

besten Kräften darum, spätestens drei Monate nach dem Tag, an dem die 

zuständige Behörde oder, falls anwendbar, die benannte Behörde Einwände 

erhoben hat, darum, einen Konsens über die Bewertung und, falls 

anwendbar, über die in Absatz 4 genannten gezielten Anforderungen zu 

erzielen. Nach Ablauf dieser Frist entscheidet die für die Beaufsichtigung 

der zu bewertenden Zweigstelle aus einem Drittland zuständige Behörde über 

die Bewertung der Systemrelevanz der Zweigstelle aus einem Drittland und 

über die in Absatz 4 genannten gezielten Anforderungen. 
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(4) Sofern dies zur Bewältigung der festgestellten Risiken angemessen ist, kann 

die zuständige Behörde oder, falls anwendbar, die benannte Behörde die 

Zweigstelle aus einem Drittland gezielten Anforderungen unterwerfen, die 

Folgendes umfassen können: 

a) die Aufforderung, dass die betreffende Zweigstelle aus einem Drittland 

ihre Vermögenswerte oder Tätigkeiten so umstrukturiert, dass sie nicht 

mehr systemrelevant im Sinne von Absatz 2 gilt oder dass sie für die 

Finanzstabilität der Union oder der Mitgliedstaaten, in denen sie 

niedergelassen ist, kein unangemessenes Risiko mehr darstellt; 

b) die Auferlegung zusätzlicher Aufsichtsanforderungen an die 

betreffende Zweigstelle aus einem Drittland. 
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Ist die zuständige Behörde oder, falls anwendbar, die benannte Behörde der 

Auffassung, dass eine Zweigstelle aus einem Drittland systemrelevante 

Bedeutung hat, sie aber dennoch beschließt, keine der in Unterabsatz 1 

Buchstabe a des vorliegenden Absatzes oder in Artikel 48i genannten 

Befugnisse auszuüben, so übermittelt sie der EBA und den zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten, in denen die betreffende Drittlandsgruppe 

andere Zweigstellen oder Tochterinstitute aus Drittländern eingerichtet hat, 

eine mit Gründen versehene Mitteilung, warum sie beschlossen hat, diese 

Befugnisse nicht auszuüben.▌ 

(5) Bis zum 31. Dezember 2028 legt die EBA dem Europäischen Parlament, dem 

Rat und der Kommission einen Bericht vor über 

a) die in Absatz 3 dieses Artikels genannte Bewertung, insbesondere in 

Bezug auf die Ermittlung von Zweigstellen aus Drittländern mit 

demselben Unternehmen an der Spitze und die Funktionsweise des in 

jenem Absatz festgelegten Konsultationsverfahrens; 

b) die Ausübung der in Absatz 4 des vorliegenden Artikels und in 

Artikel 48i festgelegten Aufsichtsbefugnisse. 
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Unterabschnitt 4  

Meldepflichten 

Artikel 48k  

Regulatorische und finanzielle Informationen über die Zweigstellen aus 

Drittländern und über das Unternehmen an der Spitze 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben den Zweigstellen aus Drittländern vor, ihren 

zuständigen Behörden regelmäßig Angaben zu Folgendem zu übermitteln: 

a) zu im Einklang mit Artikel 48h verbuchten und von den Zweigstellen 

aus Drittländern initiierten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, 

mit einer Aufschlüsselung nach Folgendem: 

i) den größten erfassten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, 

aufgeschlüsselt nach Sektor und Art der Gegenpartei (insbesondere 

Risikopositionen der Finanzbranche); 
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ii) signifikanten Konzentrationen von Risikopositionen und 

Finanzierungsquellen in Bezug auf bestimmte Arten von 

Gegenparteien; 

iii) bedeutenden internen Transaktionen mit dem Unternehmen an der 

Spitze und mit Mitgliedern der Gruppe des Unternehmens an der 

Spitze; 

b) zur Einhaltung der Anforderungen, die gemäß dieser Richtlinie für 

Zweigstellen aus Drittländern gelten; 

c) auf Ad-hoc-Basis zu den Einlagensicherungssystemen, die Einlegern der 

Zweigstellen aus Drittländern im Einklang mit Artikel 15 Absätze 2 

und 3 der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates** zur Verfügung stehen; 

d) zu zusätzlichen regulatorischen Anforderungen, die den Zweigstellen aus 

Drittländern von den Mitgliedstaaten nach nationalem Recht auferlegt 

werden. 
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Für die Zwecke der Meldung der Informationen über die nach Unterabsatz 1 

Buchstabe a verbuchten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wenden die 

Zweigstellen aus Drittländern die nach Maßgabe der Verordnung (EG) 

Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates*** angewandten 

internationalen Rechnungslegungsstandards oder die in dem betreffenden 

Mitgliedstaat geltenden allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätze an. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben den Zweigstellen aus Drittländern vor, ihren 

zuständigen Behörden folgende Angaben zu ihrem Unternehmen an der Spitze 

zu übermitteln: 

a) in regelmäßigen Abständen aggregierte Informationen über die 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die von den 

Tochterunternehmen und anderen Zweigstellen aus Drittländern der 

Gruppe dieses Unternehmens an der Spitze in der Union gehalten bzw. 

verbucht werden; 

b) in regelmäßigen Abständen Informationen zur Einhaltung der geltenden 

Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis und konsolidierter Basis durch 

das Unternehmen an der Spitze; 
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c) auf Ad-hoc-Basis Informationen zu wesentlichen aufsichtlichen 

Überprüfungen und Bewertungen hinsichtlich des Unternehmens an der 

Spitze und zu einschlägigen Aufsichtsbeschlüssen; 

d) die Sanierungspläne des Unternehmens an der Spitze und die 

spezifischen Maßnahmen, die im Einklang mit diesen Plänen in Bezug 

auf die Zweigstellen aus Drittländern ergriffen werden könnten, sowie 

alle nachfolgenden Aktualisierungen und Änderungen dieser Pläne; 

e) die Geschäftsstrategie des Unternehmens an der Spitze in Bezug auf die 

Zweigstellen aus Drittländern und alle nachfolgenden Änderungen dieser 

Strategie; 

f) die Dienstleistungen, die das Unternehmen an der Spitze für Kunden, die 

in der Union ansässig oder niedergelassen sind, auf der Grundlage einer 

„Reverse Solicitation“ von Dienstleistungen gemäß Artikel 21c erbringt. 
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(3) Die in diesem Artikel festgelegten Meldepflichten hindern eine zuständige 

Behörde nicht daran, Zweigstellen aus Drittländern zusätzliche 

▌Meldepflichten aufzuerlegen, wenn sie die zusätzlichen Informationen für 

erforderlich hält, um einen umfassenden Überblick über die Geschäfte, die 

Tätigkeiten oder die finanzielle Solidität der Zweigstellen aus Drittländern oder 

ihres Unternehmens an der Spitze zu erhalten, die Einhaltung der geltenden 

Rechtsvorschriften durch die Zweigstellen aus Drittländern und ihr 

Unternehmen an der Spitze zu überprüfen und sicherzustellen, dass die 

Zweigstelle diese Rechtsvorschriften einhält. 

Artikel 48l  

Standardformulare und Muster und Häufigkeit der Meldung 

(1) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 

die für die Zwecke von Artikel 48k anzuwendenden einheitlichen 

Meldeformate und Begriffsbestimmungen ▌ sowie die Häufigkeit der Meldung 

spezifiziert werden, und sie entwickelt IT-Lösungen. 

Die Meldepflichten gemäß Artikel 48k müssen in einem angemessenen 

Verhältnis zur Einstufung von Zweigstellen aus Drittländern in Klasse 1 oder 

Klasse 2 stehen. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [18 Monate nach dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(2) Die in Artikel 48k genannten regulatorischen und finanziellen Informationen 

werden von der Klasse 1 zugeordneten Zweigstellen aus Drittländern 

mindestens zweimal jährlich und von der Klasse 2 zugeordneten Zweigstellen 

aus Drittländern mindestens einmal jährlich gemeldet. 

(3) Eine zuständige Behörde kann qualifizierte Zweigstellen aus Drittländern ganz 

oder teilweise von der Pflicht zur Meldung von Informationen über das 

Unternehmen an der Spitze gemäß Artikel 48k Absatz 2 ausnehmen, sofern 

diese zuständige Behörde die einschlägigen Informationen direkt von den 

Aufsichtsbehörden des betreffenden Drittlands erhalten kann. 
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Abschnitt III  

Aufsicht 

Artikel 48m  

Aufsicht und aufsichtliches Prüfungsprogramm für Zweigstellen aus Drittländern 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden für die 

Zwecke der Beaufsichtigung von Zweigstellen aus Drittländern diesem 

Abschnitt und entsprechend Titel VII nachkommen. 

(2) Die zuständigen Behörden nehmen Zweigstellen aus Drittländern in das in 

Artikel 99 genannte aufsichtliche Prüfungsprogramm auf. 

Artikel 48n  

Prozess der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden die 

Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen überprüfen, die von 

Zweigstellen aus Drittländern eingeführt wurden, um den für sie geltenden 

Bestimmungen dieser Richtlinie und, falls anwendbar, etwaigen zusätzlichen 

regulatorischen Anforderungen nach nationalem Recht nachzukommen. 
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(2) Die zuständigen Behörden bewerten auf der Grundlage der im in Absatz 1 

aufgeführten Überprüfung, ob die von den Zweigstellen aus Drittländern 

eingeführten Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen sowie ihre 

Kapitalausstattung und Liquidität ein solides Management und eine solide 

Abdeckung ihrer wesentlichen Risiken sowie die Lebensfähigkeit der 

Zweigstellen aus Drittländern gewährleisten. 

(3) Die zuständigen Behörden führen die in den Absätzen 1 und 2 des 

vorliegenden Artikels genannte Überprüfung und Bewertung im Einklang mit 

dem Kriterien für die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

durch, auf der Grundlage der nach Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe c 

veröffentlichten allgemeinen Kriterien und Methoden. Insbesondere legen die 

zuständigen Behörden den Grad der Häufigkeit und Intensität der in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels genannten Überprüfung fest, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Einstufung der Zweigstellen aus Drittländern in 

Klasse 1 und Klasse 2 steht und andere relevante Kriterien wie die Art, den 

Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten der Zweigstellen berücksichtigt. 
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(4) Ergibt sich aufgrund der Überprüfung, insbesondere der 

Unternehmensführungsregelung, des Geschäftsmodells oder der Tätigkeiten 

einer Zweigstelle aus einem Drittland, für die zuständigen Behörden der 

begründete Verdacht, dass im Zusammenhang mit dieser Zweigstelle aus 

einem Drittland Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des 

Artikels 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 stattfinden, stattgefunden haben oder 

diese Straftaten versucht wurden oder dass ein erhöhtes Risiko hierfür besteht, 

so meldet die zuständige Behörde dies unverzüglich der EBA und der Behörde, 

die für die Überwachung der Zweigstelle aus einem Drittland gemäß der 

Richtlinie (EU) 2015/849 zuständig ist. Besteht ein erhöhtes Risiko für 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, so nehmen die zuständige Behörde 

und die Behörde, die für die Überwachung der Zweigstelle aus einem Drittland 

im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2015/849 zuständig ist, Kontakt mit der 

EBA auf, um ihre gemeinsame Bewertung unverzüglich zu übermitteln. Die 

zuständige Behörde ergreift gegebenenfalls Maßnahmen im Einklang mit der 

vorliegenden Richtlinie, die auch den Entzug der Zulassung der Zweigstelle 

aus einem Drittland gemäß Artikel 48d Absatz 2 Buchstabe g der vorliegenden 

Richtlinie umfassen können. 
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(5) Die zuständige Behörde, die zentralen Meldestellen und die Behörde, die 

gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 die Zweigstelle aus Drittländern 

beaufsichtigt, arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten eng 

zusammen und tauschen Informationen aus, die für diese Richtlinie von 

Relevanz sind, sofern diese Zusammenarbeit und dieser Informationsaustausch 

keine laufenden Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren entsprechend 

dem Straf- oder Verwaltungsrecht des Mitgliedstaats beeinträchtigen, in dem 

sich die zuständige Behörde, die zentrale Meldestelle oder die Behörde, die 

gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 die die Zweigstelle aus Drittländern 

beaufsichtigt, befindet. Die EBA kann die zuständigen Behörden und die 

Behörden, die im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2015/849 für die 

Beaufsichtigung der Zweigstellen aus Drittländern verantwortlich sind, bei 

Uneinigkeiten bezüglich der Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten gemäß 

dem vorliegenden Artikel von Amts wegen unterstützen. In einem solchen Fall 

handelt die EBA im Einklang mit Artikel 19 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010. 
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(6) Die EBA gibt bis zum … [24 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der vorliegenden Änderungsverordnung] Leitlinien gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 heraus, in denen Folgendes weiter präzisiert 

wird: 

a) die gemeinsamen Verfahren und Methoden für den in diesem Artikel 

genannten Prozess der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung und 

für die Bewertung der Behandlung wesentlicher Risiken; 

b) die Mechanismen für die Zusammenarbeit und den 

Informationsaustausch zwischen den in Absatz 5 genannten Behörden 

insbesondere im Hinblick auf die Feststellung schwerwiegender Verstöße 

gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung; 

c) die Behörde, die gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 für die 

Überwachung der Bekämpfung von Geldwäsche oder der Bekämpfung 

der Terrorismusfinanzierung in dem Mitgliedstaat im Zusammenhang 

mit der Anwendung von Artikel 27b Absatz 2, Artikel 48c Absatz 5 und 

Artikel 48d Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie zuständig ist. 
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe a werden die dort genannten 

Verfahren und Methoden in einem angemessenen Verhältnis zur Einstufung 

der Zweigstellen aus Drittländern in Klasse 1 oder Klasse 2 und zu anderen 

geeigneten Kriterien wie der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer 

Tätigkeiten festgelegt. 

▌ 

Artikel 48o  

Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse 

(1) Die zuständigen Behörden schreiben Zweigstellen aus Drittländern vor, 

frühzeitig die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 

a) sicherzustellen, dass sie die Anforderungen einhalten, die für sie nach 

dieser Richtlinie und nach nationalem Recht gelten, oder dass die 

Einhaltung dieser Anforderungen wiederhergestellt wird, und 
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b) sicherzustellen, dass die wesentlichen Risiken, denen sie ausgesetzt sind, 

solide und hinreichend abgedeckt und beherrscht werden und sie 

existenzfähig bleiben. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 umfassen die Befugnisse der zuständigen 

Behörden zumindest die Befugnis, von Zweigstellen aus Drittländern zu 

verlangen, dass sie 

a) eine über die in Artikel 48e festgelegten Mindestanforderungen 

hinausgehende Kapitalausstattung halten oder andere zusätzliche 

Kapitalanforderungen erfüllen; jeglicher zusätzliche 

Kapitalausstattungsbetrag, der von der Zweigstelle aus einem Drittland 

im Einklang mit diesem Buchstaben gehalten werden muss, muss die in 

Artikel 48e festgelegten Anforderungen erfüllen; 

b) zusätzlich zu der in Artikel 48f festgelegten Anforderung weitere 

spezifische Liquiditätsanforderungen erfüllen; jegliche zusätzlichen 

liquiden Aktiva, die von der Zweigstelle aus einem Drittland im Einklang 

mit diesem Buchstaben gehalten werden müssen, müssen die in 

Artikel 48f festgelegten Anforderungen erfüllen; 
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c) ihre Regelungen für Unternehmensführung, Risikomanagement und 

Buchungsregeln stärken; 

d) den Umfang ihrer Geschäfte oder der von ihnen ausgeübten Tätigkeiten 

sowie die Gegenparteien dieser Tätigkeiten einschränken oder begrenzen; 

e) das mit ihren Tätigkeiten, Produkten und Systemen verbundene Risiko 

verringern, einschließlich bei ausgelagerten Tätigkeiten, und die 

Ausübung dieser Tätigkeiten oder das Anbieten dieser Produkte 

einstellen; 

f) zusätzliche Meldepflichten im Einklang mit Artikel 48k Absatz 3 erfüllen 

oder die Häufigkeit der regelmäßigen Meldung erhöhen; 

g) Offenlegungen vornehmen. 
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Artikel 48p  

Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden und Aufsichtskollegien 

(1) Die für die Beaufsichtigung von Zweigstellen aus Drittländern und 

Tochterinstituten derselben Drittlandsgruppe zuständigen Behörden arbeiten 

eng zusammen und tauschen Informationen untereinander aus. Die zuständigen 

Behörden schließen schriftliche Koordinierungs- und 

Kooperationsvereinbarungen gemäß Artikel 115. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels unterliegen der 

Klasse 1 zugeordnete Zweigstellen aus Drittländern der umfassenden 

Beaufsichtigung durch ein Aufsichtskollegium gemäß Artikel 116. Für diese 

Zwecke gelten die folgenden Anforderungen: 

a) Wurde in Bezug auf die Tochterinstitute einer Drittlandsgruppe ein 

Aufsichtskollegium eingerichtet, so werden die der Klasse 1 

zugeordneten Zweigstellen aus Drittländern derselben Gruppe in den 

Zuständigkeitsbereich dieses Aufsichtskollegiums aufgenommen; 
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b) hat die Drittlandsgruppe der Klasse 1 zugeordnete Zweigstellen aus 

Drittländern in mehr als einem Mitgliedstaat, aber keine Tochterinstitute 

in der Union, die unter Artikel 116 fallen, so wird für diese der Klasse 1 

zugeordneten Zweigstellen aus Drittländern ein Aufsichtskollegium 

eingerichtet; 

c) hat die Drittlandsgruppe der Klasse 1 zugeordnete Zweigstellen aus 

Drittländern in mehr als einem Mitgliedstaat oder mindestens eine der 

Klasse 1 zugeordnete Zweigstelle aus einem Drittland und ein oder 

mehrere Tochterinstitute in der Union, das bzw. die nicht unter 

Artikel 116 fallen, so wird für diese Zweigstellen aus Drittländern und 

Tochterinstitute ein Aufsichtskollegium eingerichtet. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstaben b und c des vorliegenden Artikels 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass es eine federführende zuständige 

Behörde gibt, die die gleiche Rolle wie die konsolidierende Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 116 wahrnimmt. Die federführende zuständige Behörde ist die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats mit der im Hinblick auf den Gesamtwert 

der verbuchten Vermögenswerte größten Zweigstelle aus einem Drittland. 
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(4) Zusätzlich zu den in Artikel 116 genannten Aufgaben nimmt das die 

Aufsichtskollegium folgende Aufgaben wahr: 

a) Erstellung eines Berichts über die Struktur und die Tätigkeiten der 

Drittlandsgruppe in der Union und jährliche Aktualisierung dieses 

Berichts; 

b) Austausch von Informationen über die Ergebnisse des in Artikel 48n 

genannten Prozesses der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung; 

c) Bemühungen um eine Angleichung der Anwendung der in Artikel 48o 

genannten Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse. 

(5) Das Aufsichtskollegium stellt gegebenenfalls eine angemessene Koordinierung 

und Zusammenarbeit mit den einschlägigen Aufsichtsbehörden von 

Drittländern sicher. 

(6) Die EBA trägt gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur 

Förderung und Überwachung einer effizienten, wirkungsvollen und 

konsequenten Arbeit der im vorliegenden Artikel genannten Aufsichtskollegien 

bei. 
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(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Folgendes präzisiert wird: 

a) die Verfahren der Zusammenarbeit und die Entwürfe für 

Mustervereinbarungen zwischen den zuständigen Behörden für die 

Zwecke des Absatzes 1 und 

b) die Bedingungen für die Tätigkeit der Aufsichtskollegien für die Zwecke 

der Absätze 2 bis 6. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [18 Monate ab dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 
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Artikel 48q  

Meldung an die EBA 

Die zuständigen Behörden melden der EBA Folgendes: 

a) alle Zulassungen, die Zweigstellen aus Drittländern erteilt wurden, und alle 

nachfolgenden Änderungen dieser Zulassungen; 

b) die regelmäßig gemeldeten Gesamtvermögenswerte und -verbindlichkeiten, die 

bei zugelassenen Zweigstellen aus Drittländern verbucht sind; 

c) den Namen der Drittlandsgruppe, der eine zugelassene Zweigstelle aus einem 

Drittland angehört. 

Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste aller Zweigstellen aus 

Drittländern, die im Einklang mit diesem Titel für eine Tätigkeit in der Union 

zugelassen sind, unter Angabe der Mitgliedstaaten, in denen sie zugelassen sind. 
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KAPITEL 2  

Beziehungen zu Drittländern 

Artikel 48r ▌ 

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden von Drittländern im Bereich der 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 

(1) Die Union kann mit einem oder mehreren Drittländern Vereinbarungen über 

die Einzelheiten der Aufsicht auf konsolidierter Basis über folgende Institute 

schließen: 

a) Institute, deren Mutterunternehmen ihren Sitz in einem Drittland haben, 

b) Institute in einem Drittland, deren Mutterunternehmen ein Institut, eine 

Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 

mit Sitz in der Union ist. 
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(2) Mit den in Absatz 1 genannten Vereinbarungen wird insbesondere 

sichergestellt, 

a) dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Informationen 

erhalten können, die erforderlich sind, um Institute, 

Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften 

in der Union, die in einem Drittland ein Tochterunternehmen in Form 

eines Instituts oder Finanzinstituts haben oder an solchen Unternehmen 

eine Beteiligung halten, auf der Basis der konsolidierten Finanzlage zu 

beaufsichtigen, 

b) dass die Aufsichtsbehörden von Drittländern die Informationen erhalten 

können, die erforderlich sind, um Mutterunternehmen mit Sitz in ihrem 

Hoheitsgebiet zu beaufsichtigen, die in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten ein Tochterunternehmen in Form eines Instituts oder 

eines Finanzinstituts haben oder eine Beteiligung an solchen 

Unternehmen halten, und 
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c) dass die EBA befugt ist, gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die 

Informationen anzufordern, die diese von den nationalen Behörden von 

Drittländer erhalten haben. 

(3) Unbeschadet des Artikels 218 AEUV prüft die Kommission mit Unterstützung 

des Europäischen Bankenausschusses das Ergebnis der nach Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels geführten Verhandlungen sowie die sich daraus 

ergebende Lage. 

(4) Die EBA unterstützt die Kommission im Hinblick auf die Anwendung dieses 

Artikels gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010. 

___________________ 

* Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an 
Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1). 

** Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 149). 

*** Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1).“ 
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14. Artikel 53 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Vertrauliche Informationen, die diese Personen, Wirtschaftsprüfer oder 

Sachverständigen in ihrer beruflichen Eigenschaft erhalten, dürfen nur in 

zusammengefasster oder aggregierter Form weitergegeben werden, sodass einzelne 

Kreditinstitute nicht identifiziert werden können; dies gilt nicht für Fälle, die unter 

das Straf- oder Steuerrecht fallen.“ 

15. In Artikel 56 wird folgender Absatz angefügt: 

„Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 54 schließen den Informationsaustausch zwischen 

den zuständigen Behörden und den Steuerbehörden desselben Mitgliedstaats 

gemäß dem nationalen Recht nicht aus. Stammen die Informationen aus einem 

anderen Mitgliedstaat, so dürfen sie, wie in Satz 1 dieses Unterabsatzes aufgeführt, 

nur mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Behörden, die sie offengelegt 

haben, weitergegeben werden.“ 

www.parlament.gv.at



 

 358 

 

16. Die Artikel 65 und 66 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 65  

Verwaltungssanktionen, Zwangsgelder und andere Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse der zuständigen Behörden nach 

Artikel 64 der vorliegenden Richtlinie und des Rechts der Mitgliedstaaten, 

strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu verhängen, legen die 

Mitgliedstaaten Vorschriften für Verwaltungssanktionen, Zwangsgelder und 

andere Verwaltungsmaßnahmen fest, die bei Verstößen gegen die nationalen 

Vorschriften zur Umsetzung der vorliegenden Richtlinie, gegen die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gegen Beschlüsse, die von einer 

zuständigen Behörde auf der Grundlage dieser Rechtsakte oder jener 

Verordnung getroffen wurden, zur Anwendung kommen, und ergreifen 

sämtliche Maßnahmen, die zur Durchführung dieser Sanktionen und 

Maßnahmen erforderlich sind. Die Verwaltungssanktionen, ▌Zwangsgelder 

und anderen Verwaltungsmaßnahmen ▌müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. 
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(2) Gelten die Pflichten nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels für Institute, 

Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden bei einem 

Verstoß gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung der vorliegenden 

Richtlinie, gegen die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder gegen Beschlüsse, 

die von einer zuständigen Behörde auf der Grundlage jener Rechtsakte oder 

jener Verordnung getroffen wurden, gegen die Mitglieder des 

Leitungsorgans, die Mitglieder der Geschäftsleitung, die Inhaber von 

Schlüsselfunktionen, andere Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit sich, wie 

in Artikel 92 Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie aufgeführt, wesentlich auf 

das Risikoprofil der Institute auswirkt, und ▌ und gegen andere natürliche 

Personen, sofern diese nach nationalem Recht für den Verstoß verantwortlich 

sind, Verwaltungssanktionen, Zwangsgelder und andere 

Verwaltungsmaßnahmen verhängen können. 

(3) Die Verhängung von Zwangsgeldern hindert die zuständigen Behörden nicht 

daran, für denselben Verstoß Verwaltungssanktionen oder andere 

Verwaltungsmaßnahmen zu verhängen. 
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(4) Die zuständigen Behörden müssen über alle für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben notwendigen Informationsbeschaffungs- und Ermittlungsbefugnisse 

verfügen. Zu diesen Befugnissen gehören 

a) die Befugnis, von den folgenden juristischen oder natürlichen Personen 

die Vorlage sämtlicher Informationen zu verlangen, die die zuständigen 

Behörden für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen, 

einschließlich der Informationen, die in regelmäßigen Abständen und in 

festgelegten Formaten zu Aufsichts- und entsprechenden 

Statistikzwecken zur Verfügung zu stellen sind: 

i) Institute, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen sind, 

ii) Finanzholdinggesellschaften, die in dem betreffenden Mitgliedstaat 

niedergelassen sind, 

iii) gemischte Finanzholdinggesellschaften, die in dem betreffenden 

Mitgliedstaat niedergelassen sind, 

iv) gemischte Holdinggesellschaften, die in dem betreffenden 

Mitgliedstaat niedergelassen sind, 

v) Personen, die zu den Unternehmen im Sinne der Ziffern i bis iv 

gehören, 
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vi) Dritte, auf die die Unternehmen im Sinne der Ziffern i bis iv 

dieses Buchstabens Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert 

haben, einschließlich IKT-Drittdienstleister gemäß Kapitel V der 

Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und 

des Rates; 

b) die Befugnis, alle erforderlichen Untersuchungen im Hinblick auf jede 

Person im Sinne des Buchstabens a Ziffern i bis vi, die in einem 

betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen oder ansässig ist, 

durchzuführen, sofern dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der 

zuständigen Behörden erforderlich ist, einschließlich der Befugnis, 

i) die Vorlage von Unterlagen zu verlangen, 

ii) die Bücher und Aufzeichnungen von Personen im Sinne des 

Buchstabens a Ziffern i bis vi zu prüfen und Kopien oder Auszüge 

dieser Bücher und Aufzeichnungen anzufertigen, 

iii) von einer Person im Sinne des Buchstabens a Ziffern i bis vi oder 

deren Vertretern oder Mitarbeitern schriftliche oder mündliche 

Erklärungen einzuholen, 
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iv) jede andere Person zu befragen, die dieser Befragung zum Zweck 

der Einholung von Informationen über den Gegenstand einer 

Untersuchung zustimmt, und 

v) vorbehaltlich anderer Bedingungen des Unionsrechts ▌alle 

erforderlichen Inspektionen in den Geschäftsräumen von 

juristischen Personen im Sinne des Buchstabens a Ziffern i bis vi 

und von sonstigen Unternehmen, die in die Beaufsichtigung auf 

konsolidierter Basis einbezogen sind und für die eine zuständige 

Behörde die konsolidierende Aufsichtsbehörde ist, vorbehaltlich 

der vorherigen Unterrichtung der betroffenen zuständigen 

Behörden durchzuführen; ist für eine Inspektion nach nationalem 

Recht eine gerichtliche Genehmigung erforderlich, so muss diese 

eingeholt werden. 
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(5) Abweichend von Absatz 1 kann dieser Artikel – wenn die Rechtsordnung eines 

Mitgliedstaats keine Verwaltungssanktionen vorsieht – so angewandt werden, 

dass die Sanktion von der zuständigen Behörde in die Wege geleitet und von 

einer Justizbehörde verhängt wird, wobei sicherzustellen ist, dass diese 

Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie die von zuständigen 

Behörden verhängten Sanktionen haben. In jedem Fall müssen die verhängten 

Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

 Die in Unterabsatz 1 genannten Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 

… [18 Monate ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

die Rechtsvorschriften, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie 

unverzüglich alle nachfolgenden Änderungen dieser Vorschriften mit. 
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Artikel 66 

Verwaltungssanktionen, Zwangsgelder und andere Verwaltungsmaßnahmen bei 

Verstößen gegen Zulassungsanforderungen und Anforderungen für den Erwerb oder 

die Veräußerung wesentlicher Beteiligungen, wesentliche Übertragungen von 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Verschmelzungen oder Spaltungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften Verwaltungssanktionen, Zwangsgelder und andere 

Verwaltungsmaßnahmen mindestens für Folgendes vorsehen: 

a) die Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts ohne vorherige 

Zulassung (Verstoß gegen Artikel 8 dieser Richtlinie); 

b) die Ausübung mindestens einer der in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

Tätigkeiten, von einem Unternehmen durchgeführt wird,  das den 

unter jenem Buchstaben genannten Schwellenwerte erreicht und nicht 

über eine Zulassung als Kreditinstitut verfügt, außer bei Unternehmen, 

die die Ausnahme nach Artikel 8a der vorliegenden Richtlinie 

beantragen; 

c) die gewerbliche Entgegennahme von Einlagen oder anderen 

rückzahlbaren Publikumsgeldern ohne Zulassung als Kreditinstitut 

(Verstoß gegen Artikel 9 der vorliegenden Richtlinie); 
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d) den direkten oder indirekten Erwerb – während des 

Beurteilungszeitraums oder trotz Einspruchs der zuständigen Behörden – 

einer qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut oder deren direkte 

oder indirekte Aufstockung, wodurch der Anteil an den Stimmrechten 

oder am Kapital die in Artikel 22 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie 

genannten Schwellenwerte erreichen oder überschreiten würde oder das 

Kreditinstitut zum Tochterunternehmen des Erwerbers würde, ohne dies 

den für das Kreditinstitut – an dem der Erwerber die qualifizierte 

Beteiligung erwerben oder aufstocken möchte – zuständigen Behörden 

schriftlich anzuzeigen (Verstoß gegen Artikel 22 darstellen würde; 
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e) die direkte oder indirekte Veräußerung einer qualifizierten Beteiligung an 

einem Kreditinstitut oder die Verringerung einer solchen, wodurch der 

Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital die in Artikel 25 der 

vorliegenden Richtlinie genannten Schwellenwerte unterschreiten würde 

oder das Kreditinstitut kein Tochterunternehmen der über die 

qualifizierte Beteiligung verfügenden juristischen Person mehr wäre, 

ohne den zuständigen Behörden dies schriftlich anzuzeigen (Verstoß 

gegen Artikel 25); 

f) die Nichtbeantragung einer Zulassung durch eine 

Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft im 

Sinne von Artikel 21a Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie (Verstoß 

gegen Artikel 21a oder Verstöße gegen eine andere in jenem Artikel 

festgelegte Anforderung); 

g) das Versäumnis eines vorgeschlagenen Erwerbers im Sinne des 

Artikels 27a Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie, der jeweils 

zuständigen Behörde einen direkten oder indirekten Erwerb einer 

wesentlichen Beteiligung anzuzeigen (Verstoß gegen Artikel 27a); 
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h) Versäumnis eines der in Artikel 27d der vorliegenden Richtlinie 

aufgeführten Unternehmen, der jeweils zuständigen Behörde die direkte 

oder indirekte Veräußerung einer qualifizierten Beteiligung, die 15 % 

der anrechenbaren Eigenmittel jenes Unternehmens überschreitet, 

anzuzeigen ▌; 

i) eine wesentliche Übertragung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten durch eine der in Artikel 27f Absatz 1 der 

vorliegenden Richtlinie genannten Parteien, ohne dies den zuständigen 

Behörden anzuzeigen (Verstoß gegen Artikel 27f); 

j) eine von einer der in Artikel 27i Absatz l der vorliegenden Richtlinie 

genannten Parteien unter Verstoß gegen Artikel 27i Absatz 1 

durchgeführte Verschmelzung oder Spaltung. 
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„(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen, die in den in Absatz 1 

genannten Fällen verhängt werden können, mindestens Folgendes umfassen: 

a) Verwaltungssanktionen: 

i) im Fall einer juristischen Person Bußgelder von bis zu 10 % des 

jährlichen Gesamtnettoumsatzes des Unternehmens; 

ii) im Falle einer natürlichen Person Bußgelder von bis zu 

5 Millionen EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren Währung 

nicht der Euro ist, bis zum entsprechenden Wert in der 

Landeswährung am 17. Juli 2013; 

iii) Bußgelder bis zur zweifachen Höhe der durch den Verstoß 

erzielten Gewinne oder dadurch verhinderten Verluste, sofern sich 

diese erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste beziffern 

lassen; 
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b) Zwangsgelder: 

i) im Falle einer juristischen Person Zwangsgelder von bis zu 5 % des 

durchschnittlichen Nettotagesumsatzes, die die juristische Person 

im Falle eines laufenden Verstoßes pro Tag des Verstoßes zu 

zahlen hat, bis die betreffende Verpflichtung wieder eingehalten 

wird; die Zwangsgelder können für einen Zeitraum von bis zu 

sechs Monaten ab dem Zeitpunkt verhängt werden, der in der 

Entscheidung der zuständigen Behörde festgelegt ist, mit der die 

Einstellung eines Verstoßes verfügt und die Zwangsgelder verhängt 

werden; 

ii) im Falle einer natürlichen Person Zwangsgelder von bis zu 

50 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren Währung nicht 

der Euro ist, bis zum entsprechenden Wert in der 

Landeswährung am ... [das Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie], die die natürliche Person im Falle eines 

laufenden Verstoßes pro Tag des Verstoßes zu zahlen hat, bis die 

betreffende Verpflichtung wieder eingehalten wird; die 

Zwangsgelder können für einen Zeitraum von bis zu sechs 

Monaten ab dem Zeitpunkt verhängt werden, der in der 

Entscheidung der zuständigen Behörde festgelegt ist, mit der die 

Einstellung eines Verstoßes verfügt und die Zwangsgelder verhängt 

werden; 

www.parlament.gv.at



 

 370 

 

c) sonstige Verwaltungsmaßnahmen: 

i) die öffentliche Bekanntmachung des Namens der natürlichen 

Person, des Instituts, der Finanzholdinggesellschaft, der gemischten 

Finanzholdinggesellschaft oder des zwischengeschalteten EU-

Mutterunternehmens, die bzw. das für den Verstoß verantwortlich 

ist, und der Art des Verstoßes; 

ii) eine Anordnung, wonach die verantwortliche natürliche oder 

juristische Person die Verhaltensweise einzustellen und von einer 

Wiederholung abzusehen hat; 

iii) Aussetzung der Stimmrechte des oder der Anteilseigner, dem bzw. 

denen die Verstöße im Sinne des Absatzes 1 vorgeworfen werden; 

iv) vorbehaltlich des Artikels 65 Absatz 2 das vorübergehende Verbot 

für ein Mitglied des Leitungsorgans oder eine andere für den 

Verstoß verantwortliche natürliche Person, in einem Institut 

Aufgaben wahrzunehmen. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten 

einen höheren Höchstbetrag für Zwangsgelder pro Tag des Verstoßes 

festsetzen. 

Abweichend vonUnterabsatz 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten 

Zwangsgelder auf wöchentlicher oder monatlicher Basis verhängen. In 

diesem Fall sollte der Höchstbetrag des Zwangsgelds, das für den jeweiligen 

Wochen- oder Monatszeitraum des Verstoßes zu verhängen ist, den 

Höchstbetrag der Zwangsgelder, die gemäß dem genannten Buchstabe auf 

täglicher Basis für den betreffenden Zeitraum verhängt würden, nicht 

übersteigen.  

Zwangsgelder können zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt werden und 

erst ab einem späteren Zeitpunkt gelten. 
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(3) Der jährliche Gesamtnettoumsatz gemäß Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i dieses 

Artikels ist die Summe der folgenden Posten, die nach den Anhängen III 

und IV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission** 

ermittelt wurden: 

a) Zinserträge, 

b) Zinsaufwendungen, 

c) auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital, 

d) Dividendenerträge, 

e) Erträge aus Gebühren und Provisionen, 

f) Aufwendungen für Gebühren und Provisionen, 

g) Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto, 

h) Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten, netto, 
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i) Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von 

Sicherungsgeschäften, netto, 

j) Währungsdifferenzen (Gewinn oder Verlust), netto, 

k) sonstige betriebliche Erträge, 

l) sonstige betriebliche Aufwendungen. 

Zum Zwecke dieses Artikels bilden die neuesten jährlichen aufsichtlichen 

Finanzinformationen, die einen Indikator von über null ergeben, die Grundlage 

für die Berechnung. Unterliegt die in Absatz 2 dieses Artikels genannte 

juristische Person nicht der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451, so 

entspricht der relevante jährliche Gesamtnettoumsatz dem jährlichen 

Gesamtnettoumsatz oder der entsprechenden Einkunftsart nach dem 

geltenden Rechnungslegungsrahmen. Ist das betreffende Unternehmen Teil 

einer Gruppe, so entspricht der relevante jährliche Gesamtnettoumsatz dem 

jährlichen Gesamtnettoumsatz, der sich aus dem konsolidierten Abschluss des 

Mutterunternehmens an der Spitze ergibt. 
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(4) Der durchschnittliche Nettotagesumsatz nach Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i ist 

der jährliche Gesamtnettoumsatz nach Absatz 3 geteilt durch 365. 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. Dezember 2022 über die digitale operationale Resilienz im 

Finanzsektor und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 

(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 

2016/1011 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 1). 

** Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 

17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für 

die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute 

und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 

(ABl. L 97 vom 19.3.2021, S. 1).“ 
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17. Artikel 67 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) ein Institut nicht über die Regelungen für die 

Unternehmensführung und die geschlechtsneutrale 

Vergütungspolitik verfügt, die die zuständigen Behörden im 

Einklang mit Artikel 74 verlangen,“ 

ii) Die Buchstaben e, f und i werden gestrichen. 

iii) Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) die von einem Institut gehaltene strukturelle Liquiditätsquote gegen 

Artikel 413 oder 428b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verstößt 

oder das Institut wiederholt und dauerhaft nicht über liquide Aktiva 

verfügt und damit gegen Artikel 412 der genannten Verordnung 

verstößt,“ 

iv) Die Buchstaben k und l werden gestrichen. 
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v) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„r) ein Institut die in Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderungen nicht einhält, 

s) ein Institut oder eine natürliche Person wiederholt gegen eine von 

der zuständigen Behörde im Einklang mit den nationalen 

Bestimmungen zur Umsetzung der vorliegenden Richtlinie oder im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auferlegte 

Entscheidung verstößt, 

t) ein Institut die Vergütungsanforderungen gemäß den Artikeln 92, 

94 und 95 der vorliegenden Richtlinie nicht erfüllt, 
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u) ein Institut in Fällen, in denen gemäß den nationalen 

Bestimmungen zur Umsetzung der vorliegenden Richtlinie oder der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die vorherige Erlangung der 

Genehmigung der zuständigen Behörde vorgeschrieben ist, ohne 

diese Genehmigung handelt oder diese Genehmigung auf der 

Grundlage falscher Aussagen erlangt hat oder die Bedingungen 

nicht einhält, unter denen diese Genehmigung erteilt worden ist, 

v) ein Institut die Anforderungen hinsichtlich der Zusammensetzung, 

Bedingungen, Anpassungen und Abzüge in Bezug auf Eigenmittel 

gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllt, 

w) ein Institut die Anforderungen hinsichtlich seiner großen 

Risikopositionen gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe 

verbundener Kunden gemäß Teil 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht erfüllt, 
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x) ein Institut die Anforderungen hinsichtlich der Berechnung der 

Verschuldungsquote, einschließlich der Anwendung der in Teil 7 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Ausnahmen, nicht 

erfüllt, 

y) ein Institut in Bezug auf die in Artikel 430 Absätze 1 bis 3 und in 

Artikel 430a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Daten 

gegenüber der zuständigen Behörde keine Angaben oder 

unvollständige oder falsche Angaben macht, 

z) ein Institut die in Teil 3 Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 festgelegten Anforderungen an die Datenerhebung 

und Unternehmensführung nicht erfüllt, 

aa) ein Institut die Anforderungen in Bezug auf die Berechnung der 

risikogewichteten Positionsbeträge oder Eigenmittelanforderungen 

nicht erfüllt oder keine Regelungen für die Unternehmensführung 

gemäß Teil 3 Titel II bis VI der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

eingeführt hat, 
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ab) ein Institut die Anforderungen in Bezug auf die Berechnung der 

Liquiditätsdeckungsquote oder der strukturellen Liquiditätsquote 

gemäß Teil 6 Titel I und Titel IV der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 nicht 

erfüllt.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen, die in den in 

Absatz 1 genannten Fällen verhängt werden können, mindestens 

Folgendes umfassen: 

a) Verwaltungssanktionen: 

i) im Fall einer juristischen Person Bußgelder von bis zu 10 % 

des jährlichen Gesamtnettoumsatzes des Unternehmens; 

ii) im Falle einer natürlichen Person Bußgelder von bis zu 

5 Millionen EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren 

Währung nicht der Euro ist, bis zum entsprechenden Wert in 

der Landeswährung am 17. Juli 2013; 
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iii) Bußgelder bis zur zweifachen Höhe der durch den Verstoß 

erzielten Gewinne oder dadurch verhinderten Verluste, sofern 

sich diese erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste 

beziffern lassen; 

b) Zwangsgelder: 

i) im Falle einer juristischen Person Zwangsgelder von bis zu 

5 % des durchschnittlichen Nettotagesumsatzes, die die 

juristische Person im Falle eines laufenden Verstoßes pro Tag 

des Verstoßes zu zahlen hat, bis die betreffende 

Verpflichtung wieder eingehalten wird; die Zwangsgelder 

können für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten ab dem 

Zeitpunkt verhängt werden, der in der Entscheidung der 

zuständigen Behörde festgelegt ist, mit der die Einstellung 

eines Verstoßes verfügt und die Zwangsgelder verhängt 

werden; 
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ii) im Falle einer natürlichen Person Zwangsgelder von bis zu 

50 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren Währung 

nicht der Euro ist, bis zum entsprechenden Wert in der 

Landeswährung am ... [das Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie], die die natürliche Person im Falle 

eines laufenden Verstoßes pro Tag des Verstoßes zu zahlen 

hat, bis die betreffende Verpflichtung wieder eingehalten 

wird; die Zwangsgelder können für einen Zeitraum von bis 

zu sechs Monaten ab dem Zeitpunkt verhängt werden, der in 

der Entscheidung der zuständigen Behörde festgelegt ist, mit 

der die Einstellung eines Verstoßes verfügt und die 

Zwangsgelder verhängt werden; 

www.parlament.gv.at



 

 382 

 

c) sonstige Verwaltungsmaßnahmen: 

i) die öffentliche Bekanntmachung des Namens der natürlichen 

Person, des Instituts, der Finanzholdinggesellschaft, der 

gemischten Finanzholdinggesellschaft oder des 

zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens, die bzw. das 

für den Verstoß verantwortlich ist, und der Art des Verstoßes; 
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ii) eine Anordnung, wonach die verantwortliche natürliche oder 

juristische Person die Verhaltensweise einzustellen und von 

einer Wiederholung abzusehen hat; 

iii) im Falle eines Instituts der Entzug der Zulassung gemäß 

Artikel 18; 

iv) vorbehaltlich des Artikels 65 Absatz 2 das vorübergehende 

Verbot für ein Mitglied des Leitungsorgans oder eine andere 

für den Verstoß verantwortliche natürliche Person, in einem 

Institut Aufgaben wahrzunehmen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten 

einen höheren Höchstbetrag für Zwangsgelder pro Tag des Verstoßes 

festsetzen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten 

Zwangsgelder auf wöchentlicher oder monatlicher Basis verhängen. In 

diesem Fall sollte der Höchstbetrag des Zwangsgelds, das für den jeweiligen 

Wochen- oder Monatszeitraum des Verstoßes zu verhängen ist, den 

Höchstbetrag der Zwangsgelder, die gemäß dem genannten Buchstabe auf 

täglicher Basis für den betreffenden Zeitraum verhängt würden, nicht 

übersteigen.  

Zwangsgelder können zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt werden und 

erst ab einem späteren Zeitpunkt gelten.“ 
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c) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(3) Der jährliche Gesamtnettoumsatz gemäß Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i 

dieses Artikels ist die Summe der folgenden Posten, die nach den 

Anhängen III und IV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 

der Kommission** ermittelt wurden: 

a) Zinserträge, 

b) Zinsaufwendungen, 

c) auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital, 

d) Dividendenerträge; 

e) Erträge aus Gebühren und Provisionen, 

f) Aufwendungen für Gebühren und Provisionen, 
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g) Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen 

finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto, 

h) Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten 

und Verbindlichkeiten, netto, 

i) Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von 

Sicherungsgeschäften, netto, 

j) Währungsdifferenzen (Gewinn oder Verlust), netto, 

k) sonstige betriebliche Erträge, 

l) sonstige betriebliche Aufwendungen. 

Für die Zwecke dieses Artikels bilden die neuesten jährlichen 

aufsichtlichen Finanzinformationen, die einen Indikator von über null 

ergeben, die Grundlage für die Berechnung. Unterliegt die in Absatz 2 

dieses Artikels genannte juristische Person nicht der 

Durchführungsverordnung (EU) 2021/451, so entspricht der relevante 

jährliche Gesamtnettoumsatz dem jährlichen Gesamtnettoumsatz oder 

der entsprechenden Einkunftsart nach dem geltenden 

Rechnungslegungsrahmen. Ist das betreffende Unternehmen Teil einer 

Gruppe, so entspricht der relevante jährliche Gesamtnettoumsatz dem 

jährlichen Gesamtnettoumsatz, der sich aus dem konsolidierten 

Abschluss des Mutterunternehmens an der Spitze ergibt. 
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(4) Der durchschnittliche Nettotagesumsatz nach Absatz 2 Buchstabe b 

Ziffer i ist der jährliche Gesamtnettoumsatz nach Absatz 3 geteilt 

durch 365.“ 

18. Artikel 70 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 70 

Wirksame Verhängung von Verwaltungssanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen sowie Wahrnehmung der Sanktionsbefugnisse durch die 

zuständigen Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden bei der 

Festsetzung von Art und Höhe bzw. Umfang der Verwaltungssanktionen oder 

anderen Verwaltungsmaßnahmen alle maßgeblichen Umstände 

berücksichtigen, darunter gegebenenfalls 

a) die Schwere und Dauer des Verstoßes, 

b) den Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen 

natürlichen oder juristischen Personen, 
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c) die Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Person, wie sie sich unter anderem aus dem Gesamtumsatz 

einer juristischen Person oder den Jahreseinkünften einer natürlichen 

Person ablesen lässt, 

d) die Höhe der erzielten Gewinne bzw. verhinderten Verluste der für den 

Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person, sofern 

diese sich beziffern lassen, 

e) die Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern diese 

sich beziffern lassen, 

f) das Maß der Bereitschaft der für den Verstoß verantwortlichen 

natürlichen oder juristischen Person zur Zusammenarbeit mit der 

zuständigen Behörde, 

g) frühere Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Person, 

h) alle potenziellen systemrelevanten Auswirkungen des Verstoßes, 

i) eine frühere Verhängung strafrechtlicher Sanktionen gegen dieselbe für 

den Verstoß verantwortliche natürliche oder juristische Person aufgrund 

desselben Verstoßes. 
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(2) Bei der Ausübung ihrer Befugnisse zur Verhängung von 

Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen arbeiten die 

zuständigen Behörden eng zusammen, um sicherzustellen, dass die Sanktionen 

und Maßnahmen zu den mit dieser Richtlinie angestrebten Ergebnissen führen. 

Außerdem koordinieren sie ihre Maßnahmen, um zu verhindern, dass es bei der 

Anwendung von Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen 

in grenzüberschreitenden Fällen zu einer Kumulierung und Überschneidung 

kommt. ▌ 

(3) Die zuständigen Behörden können im Falle einer Kumulierung von 

verwaltungs- und strafrechtlichen Verfahren und Sanktionen gegen dieselbe 

natürliche oder juristische Person, die für dieselbe Handlung oder Unterlassung 

verantwortlich ist, bezüglich desselben Verstoßes Sanktionen verhängen. Eine 

solche Kumulierung von Verfahren und Sanktionen muss im Hinblick auf 

unterschiedliche und sich ergänzende Ziele von allgemeinem Interesse jedoch 

unbedingt notwendig und verhältnismäßig sein. ▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten verfügen über geeignete Mechanismen, mit denen 

sichergestellt wird, dass die zuständigen Behörden und Justizbehörden 

ordnungsgemäß und rechtzeitig darüber unterrichtet werden, wenn gegen 

dieselbe natürliche oder juristische Person, die für dieselbe Verhaltensweise 

in beiden Verfahren haftbar gemacht werden kann, verwaltungs- oder 

strafrechtliche Verfahren eingeleitet werden. 
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(5) Die EBA legt der Kommission bis zum 18. Juli 2029 einen Bericht über die 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden bei der Anwendung von 

Verwaltungssanktionen, Zwangsgeldern und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen vor. Darüber hinaus bewertet die EBA in diesem 

Zusammenhang etwaige Unterschiede bei der Anwendung von 

Verwaltungssanktionen zwischen den zuständigen Behörden. Insbesondere 

überprüft die EBA: 

▌ 

a) den Umfang der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden 

im Zusammenhang mit Sanktionen in grenzüberschreitenden Fällen oder 

bei Kumulierung von verwaltungs- und strafrechtlichen Verfahren; 

▌ 

b) den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden bei 

grenzüberschreitenden Fällen; 
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c) von einer zuständigen Behörde entwickelte bewährte Verfahren, die im 

Bereich von Verwaltungssanktionen, Zwangsgeldern und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen für andere zuständige Behörden von Nutzen 

sein könnten; 

d) die Wirksamkeit und den Grad der Angleichung im Hinblick auf die 

Durchsetzung der nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der 

vorliegenden Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

einschließlich der gegen natürliche oder juristische Personen, die nach 

nationalem Recht als für den Verstoß verantwortlich ermittelt wurden, 

verhängten Verwaltungssanktionen, Zwangsgelder und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen.“ 

19. Artikel 73 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

Die Institute müssen über solide, wirksame und umfassende Strategien und 

Verfahren verfügen, mit denen sie die Höhe, die Arten und die 

Verteilung des internen Kapitals, das sie zur quantitativen und 

qualitativen Absicherung der Risiken, denen sie ausgesetzt sind oder 

sein könnten, für angemessen halten, kontinuierlich bewerten und auf 

einem ausreichend hohen Stand halten können. Bei der Abdeckung von 

ESG-Risiken berücksichtigen die Institute ausdrücklich die kurz-, 

mittel- und langfristige Sicht.“ 
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20. Artikel 74 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Institute müssen über solide Regelungen für die Unternehmensführung 

verfügen, die Folgendes umfassen: 

a) eine klare Organisationsstruktur mit genau festgelegten, transparenten 

und kohärenten Zuständigkeiten; 

b) wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und 

Meldung der Risiken, denen sie ausgesetzt sind oder sein könnten, 

einschließlich der ESG-Risiken auf kurze, mittlere und lange Sicht; 

c) angemessene interne Kontrollmechanismen, einschließlich solider 

Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren; 

d) gemäß der Verordnung (EU) 2022/2554 eingerichtete und verwaltete 

Netzwerk- und Informationssysteme; 

e) eine Vergütungspolitik und -praxis, die mit einem soliden und wirksamen 

Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist, auch unter 

Berücksichtigung der Risikobereitschaft der Institute in Bezug auf 

ESG-Risiken. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe c genannte Vergütungspolitik und -praxis 

muss geschlechtsneutral sein.“ 
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21. Artikel 76 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Leitungsorgan die Strategien 

und Grundsätze für die Übernahme, Steuerung, Überwachung und 

Minderung der Risiken, denen das Institut ausgesetzt ist oder sein könnte, 

einschließlich solcher, die dem Institut aus seinem makroökonomischen 

Umfeld in Bezug auf die Phase des Geschäftszyklus erwachsen, sowie 

der Risiken, die auf die gegenwärtigen, kurz-, mittel- und langfristigen 

Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren 

(im Folgenden „ESG-Faktoren“) zurückzuführen sind, genehmigt und 

mindestens alle zwei Jahre überprüft. 

Die Mitgliedstaaten können den Leitungsorganen kleiner und nicht 

komplexer Institute gestatten, die in Unterabsatz 1 genannten 

Strategien und Grundsätze alle zwei Jahre zu überprüfen, wobei der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen ist.“ 
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b) In Absatz 2 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Leitungsorgan spezifische Pläne 

mit quantifizierbaren Ziele und Verfahren aufstellt und deren Umsetzung 

überwacht, um die finanziellen Risiken zu überwachen und anzugehen, die 

sich kurz-, mittel- und langfristig aus ESG-Faktoren ergeben, einschließlich 

der Risiken, die sich aus dem Anpassungsprozess und den Trends beim 

Übergang im Zusammenhang mit den einschlägigen regulatorischen Zielen 

und Rechtsakten der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf ESG-

Faktoren, insbesondere mit dem Ziel der Erreichung der Klimaneutralität, 

sowie – falls für international tätige Institute relevant – mit den rechtlichen 

und regulatorischen Zielen von Drittländern ergeben. 
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Bei den quantifizierbaren Zielen und Verfahren zur Bewältigung der ESG-

Risiken, die in den in Unterabsatz 2 genannte Plänen enthalten sind, werden 

die jüngsten Berichte des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats für 

Klimawandel und die von ihm vorgeschriebenen Maßnahmen berücksichtigt, 

insbesondere in Bezug auf die Erreichung der Klimaziele der Union. Legt 

das Institut Informationen über ESG-Themen gemäß der Richtlinie 

2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* offen, müssen die 

in Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes genannten Pläne mit den in 

Artikel 19a bzw. 29a jener Richtlinie kohärent sein und insbesondere 

Tätigkeiten im Hinblick auf das Geschäftsmodell und die Strategie des 

Instituts beinhalten, die in beiden Plänen kohärent sind. 

Die Mitgliedstaaten sorgen für eine verhältnismäßige Anwendung der 

Unterabsätze 2 und 3 für die Leitungsorgane kleiner und nicht komplexer 

Institute und geben an, in welchen Bereichen eine Ausnahmeregelung oder 

ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden kann. 

___________________ 

* Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 

Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 

bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 

2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 

Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates 

(ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=


 

 395 

 

c) Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Das Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion und der Risikoausschuss – 

sofern ein solcher eingerichtet wurde – legen Art, Umfang, Format und 

Häufigkeit der risikobezogenen Informationen fest, die ihm vorzulegen sind. 

Um die Schaffung einer soliden Vergütungspolitik und -praxis zu 

unterstützen, prüft der Risikoausschuss unbeschadet der Aufgaben des 

Vergütungsausschusses, ob bei den vom Vergütungssystem angebotenen 

Anreizen das Risiko – einschließlich der Risiken, die auf die Auswirkungen 

von ESG-Faktoren zurückzuführen sind –, das Kapital, die Liquidität und 

die Wahrscheinlichkeit und der Zeitpunkt von Einnahmen berücksichtigt 

werden.“ 

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten stellen im Einklang mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 

2006/73/EG* der Kommission sicher, dass die Institute interne 

Kontrollfunktionen besitzen, die vom operativen Geschäft unabhängig 

sind, und über ausreichende Autorität, ausreichendes Gewicht, 

ausreichende Ressourcen und einen ausreichenden Zugang zum 

Leitungsorgan verfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/73/EG;Year:2006;Nr:73&comp=


 

 396 

 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) die internen Kontrollfunktionen die ordnungsgemäße Erkennung, 

Messung und Meldung aller wesentlichen Risiken gewährleisten, 

b) die internen Kontrollfunktionen einen umfassenden Überblick 

über das gesamte Risikospektrum vermitteln, dem das Institut 

ausgesetzt ist, 

c) die Risikomanagementfunktion aktiv an der Ausarbeitung der 

Risikostrategie des Instituts und an allen wesentlichen 

Entscheidungen zum Risikomanagement beteiligt ist und die 

Kontrolle über die wirksame Umsetzung der Risikostrategie hat, 

d) die Funktion des internen Audits eine unabhängige Überprüfung 

der wirksamen Umsetzung der Risikostrategie des Instituts 

durchführt, 
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e) die Rechtsbefolgungsfunktion das Compliance-Risiko bewertet 

und verringert und sicherstellt, dass die Risikostrategie des 

Instituts dem Compliance-Risiko Rechnung trägt und dass das 

Compliance-Risiko bei allen wesentlichen Entscheidungen zum 

Risikomanagement angemessen berücksichtigt wird. 

________________ 

* Richtlinie 2006/73/EG der Kommission vom 10. August 2006 zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen 
Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter 
Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 241 vom 
2.9.2006, S. 26).“ 

e) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die internen Kontrollfunktionen 

unmittelbaren Zugang zum Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion 

haben und diesem unmittelbar Bericht erstatten können. 
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Zu diesem Zweck müssen die internen Kontrollfunktionen unabhängig 

von den Mitgliedern des Leitungsorgans in seiner leitenden Funktion und 

von der Geschäftsleitung sein, und sie müssen insbesondere in der Lage 

sein, gegenüber dem Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion 

Besorgnis äußern und es warnen zu können, wenn dies angezeigt ist oder 

wenn sich bestimmte riskante Entwicklungen auf das Institut auswirken 

oder auswirken können, und zwar unbeschadet der Zuständigkeiten des 

Leitungsorgans gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013. 

Leiter der internen Kontrollfunktionen sind unabhängige Mitglieder der 

Geschäftsleitung, die eigens für die Funktionen des Risikomanagements, 

der Rechtsbefolgung (Compliance) und des internen Audits zuständig 

sind. Wenn Art, Umfang und Komplexität der Tätigkeiten des Instituts es 

nicht rechtfertigen, für die Funktionen des Risikomanagements oder der 

Rechtsbefolgung eine spezifische Person zu benennen, so kann eine 

andere Führungskraft, die andere Aufgaben innerhalb des Instituts 

wahrnimmt, die Zuständigkeiten für die Funktionen der Rechtsbefolgung 

oder des Risikomanagements übernehmen, sofern kein 

Interessenkonflikt besteht und die für die Funktionen des 

Risikomanagements und der Rechtsbefolgung zuständige Person 
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a) die entsprechende Eignung für die betreffende Stelle besitzt oder 

erwirbt bezüglich Kenntnissen, Können und Fachwissen, die für 

die verschiedenen betroffenen Bereiche erforderlich sind, und 

b) über genügend Zeit verfügt, die g beider Kontrollfunktionen 

ordnungsgemäß auszuführen. 

Die Funktion des internen Audits darf nicht mit anderen 

Geschäftsfeldern oder Kontrollfunktionen des Instituts kombiniert 

werden. 

Die Leiter der internen Kontrollfunktionen können ihrer Funktion nicht 

ohne die vorherige Zustimmung des Leitungsorgans in seiner 

Aufsichtsfunktion enthoben werden.“ 
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22. Artikel 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die zuständigen Behörden halten Institute unter Berücksichtigung 

ihrer Größe, ihrer internen Organisation sowie der Art, des Umfangs 

und der Komplexität ihrer Tätigkeiten dazu an, interne Kapazitäten für 

die Marktrisikobewertung zu entwickeln und verstärkt interne Modelle 

zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Portfolios von 

Handelsbuchpositionen zusammen mit internen Modellen zur 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko zu 

verwenden, wenn ihre Risikopositionen mit Ausfallrisiko absolut 

gesehen bedeutend sind und sie eine große Zahl bedeutender 

Positionen in gehandelten Schuldtiteln oder Aktieninstrumenten 

verschiedener Emittenten halten. 

Die Erfüllung der Kriterien gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird durch diesen Artikel nicht 

berührt.“ 
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b) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um das 

Konzept der ‚Risikopositionen mit Ausfallrisiko, die absolut gesehen 

bedeutend sind‘ in Absatz 3 Unterabsatz 1 zu definieren und die 

Schwelle festzulegen, ab der eine große Zahl bedeutender 

Gegenparteien oder Positionen in gehandelten Schuldtiteln oder 

Aktieninstrumenten verschiedener Emittenten gegeben ist.“ 

23. Artikel 78 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Aufsichtlicher Vergleich der Ansätze zur Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen“ 
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b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die zuständigen Behörden stellen Folgendes sicher: 

a) Institute, die interne Ansätze zur Berechnung von 

risikogewichteten Positionsbeträgen oder 

Eigenmittelanforderungen anwenden dürfen, melden die 

Ergebnisse ihrer Berechnungen für diejenigen ihrer 

Risikopositionen oder Positionen, die in den Referenzportfolios 

enthalten sind; 

b) Institute, die den alternativen Standardansatz nach Teil 3 Titel IV 

Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwenden, melden 

die Ergebnisse ihrer Berechnungen für diejenigen ihrer 

Risikopositionen oder Positionen, die in den Referenzportfolios 

enthalten sind; dies gilt, sofern der Umfang der dem Marktrisiko 

unterliegenden bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte der 

Institute gemäß Artikel 325a Absatz 1 Buchstabe b der genannten 

Verordnung 500 Mio. EUR oder mehr beträgt; 
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c) Institute, die interne Ansätze nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwenden dürfen, sowie relevante 

Institute, die den Standardansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 der 

genannten Verordnung anwenden, melden die Ergebnisse der 

Berechnungen anhand der Ansätze, die zur Bestimmung des 

Betrags der erwarteten Kreditverluste für ihre Risikopositionen 

oder Positionen, die in den Referenzportfolios enthalten sind, 

verwendet wurden, sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt 

ist: 

i) Die Institute erstellen ihre Abschlüsse im Einklang mit 

internationalen Rechnungslegungsstandards, wie sie nach 

Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 angewandt 

werden; 

ii) die Institute nehmen die Bewertung von Vermögenswerten 

und außerbilanziellen Posten und die Bestimmung der 

Eigenmittel im Einklang mit internationalen 

Rechnungslegungsstandards gemäß Artikel 24 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vor; 
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iii) die Institute nehmen die Bewertung von Vermögenswerten 

und außerbilanziellen Posten im Einklang mit 

Rechnungslegungsstandards gemäß der Richtlinie 

86/635/EWG des Rates* vor und verwenden das Modell für 

erwartete Kreditverluste, das auch bei internationalen 

Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe der Verordnung 

(EG) Nr. 1606/2002 verwendet wird. 

Die Institute übermitteln die Ergebnisse der Berechnungen nach 

Unterabsatz 1 zusammen mit einer Erläuterung der dabei verwendeten 

Methoden und den von der EBA geforderten qualitativen Informationen, 

die die Auswirkungen dieser Berechnungen auf die 

Eigenmittelanforderungen erklären können. Diese Ergebnisse werden 

den zuständigen Behörden mindestens einmal jährlich übermittelt. Die 

EBA kann den Vorgang des aufsichtlichen Vergleichs für jeden in 

Unterabsatz 1 genannten Ansatz nach fünfmaliger Durchführung des 

Vorgangs für jeden einzelnen Ansatz alle zwei Jahre durchführen. 
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_____________________ 

* Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den 
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und 
anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1).“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Die zuständigen Behörden überwachen anhand der von den Instituten 

gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen die Spanne der 

risikogewichteten Positionsbeträge bzw. der Eigenmittelanforderungen 

für die Risikopositionen oder Geschäfte im Referenzportfolio, die sich 

aus den Ansätzen dieser Institute ergeben. Die zuständigen Behörden 

bewerten die Qualität dieser Ansätze in mindestens derselben Häufigkeit 

wie bei dem EBA-Vorgang nach Absatz 1 Unterabsatz 2 und 

konzentrieren sich dabei insbesondere auf Folgendes:“ 
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ii) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Ansätze, die eine besonders hohe oder niedrige Variabilität 

aufweisen, sowie ferner Fälle von signifikanter und 

systematischer Unterschätzung der Eigenmittelanforderungen.“ 

iii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA erstellt einen Bericht, um die zuständigen Behörden bei der 

Bewertung der Qualität der Ansätze auf der Grundlage der Informationen 

gemäß Absatz 2 zu unterstützen.“ 

d) In Absatz 5 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

„Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass ihre Entscheidungen über die 

Angemessenheit von Abhilfemaßnahmen gemäß Absatz 4 mit dem Grundsatz 

übereinstimmen, dass solche Maßnahmen die Ziele der Ansätze innerhalb des 

Anwendungsbereichs dieses Artikels aufrechterhalten müssen und daher“ 
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e) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die EBA kann Leitlinien und Empfehlungen gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 herausgeben, wenn sie dies aufgrund 

der Informationen und Bewertungen gemäß den Absätzen 2 und 3 des 

vorliegenden Artikels für erforderlich hält, um die Aufsichtspraxis oder 

die Praxis der Institute in Bezug auf die Ansätze im Anwendungsbereich 

des aufsichtlichen Vergleichs zu verbessern.“ 

f) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„c) die Liste der relevanten Institute nach Absatz 1 Buchstabe c.“ 

ii) Nach Unterabsatz 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Für die Zwecke von Buchstabe c berücksichtigt die EBA bei der 

Festlegung der Liste der relevanten Institute 

Verhältnismäßigkeitserwägungen.“ 
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24. In Artikel 79 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e) die Institute führen eine Ex-ante-Bewertung aller Risikopositionen in 

Kryptowerten, die sie zu übernehmen beabsichtigen, und der 

Angemessenheit der bestehenden Prozesse und Verfahren zur Steuerung des 

Gegenparteirisikos durch und berichten über diese Bewertung an ihre 

zuständige Behörde;“ 

25. Artikel 81 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 81 

Konzentrationsrisiko 

Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass das Konzentrationsrisiko, das aus 

den Risikopositionen gegenüber jeder einzelnen Gegenpartei, einschließlich 

zentraler Gegenparteien, gegenüber Gruppen verbundener Gegenparteien und 

gegenüber Gegenparteien, die aus demselben Wirtschaftszweig oder derselben 

Region stammen oder aus denselben Tätigkeiten oder Waren, aus dem Einsatz von 

Kreditrisikominderungstechniken und insbesondere aus großen indirekten 

Kreditrisiken (z. B. wenn nur die Wertpapiere eines einzigen Emittenten als 

Sicherheit dienen) erwächst, unter anderem mittels schriftlicher Grundsätze und 

Verfahren erfasst und gesteuert wird. Bei Kryptowerten ohne identifizierbaren 

Emittenten wird das Konzentrationsrisiko im Zusammenhang mit Risikopositionen 

in Bezug auf Kryptowerte mit ähnlichen Merkmalen berücksichtigt.“ 
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26. In Artikel 83 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute eine Ex-ante-

Bewertung aller Risikopositionen in Kryptowerten, die sie zu übernehmen 

beabsichtigen, und der Angemessenheit der bestehenden Prozesse und 

Verfahren zur Steuerung des Gegenparteirisikos durchführen und über diese 

Bewertung an ihre zuständige Behörde berichten.“ 

27. Artikel 85 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute zur Beurteilung und 

Steuerung ihrer operationellen Risiken, einschließlich des mit 

Auslagerungsvereinbarungen sowie mit direkten und indirekten 

Risikopositionen in Kryptowerten und mit Anbietern von Kryptowerte-

Dienstleistungen verbundenen Risikos, sowie zur Absicherung gegen selten 

eintretende Ereignisse mit gravierenden Folgen auf Grundsätze und Verfahren 

zurückgreifen. Die Institute legen fest, was für die Zwecke dieser Grundsätze 

und Verfahren ein operationelles Risiko darstellt.“ 
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28. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 87a 

Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken 

(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute als Teil ihrer 

Regelungen für die Unternehmensführung gemäß Artikel 74 Absatz 1, 

einschließlich des Rahmens für das Risikomanagement, über belastbare 

Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme zur Ermittlung, Messung, 

Steuerung und Überwachung von ESG-Risiken auf kurze, mittlere und lange 

Sicht verfügen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme 

müssen dem Umfang, der Art und der Komplexität der ESG-Risiken des 

Geschäftsmodells und dem Umfang der Tätigkeiten des Instituts angemessen 

sein und einen kurz- und mittelfristigen sowie einen langfristigen Zeithorizont 

von mindestens 10 Jahren berücksichtigen. 
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(3) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute ihre Resilienz 

gegenüber langfristigen negativen Auswirkungen von ESG-Faktoren sowohl 

im Basisszenario als auch in ungünstigen Szenarien innerhalb eines 

bestimmten Zeitrahmens testen, wobei zunächst klimabezogene Faktoren 

behandelt werden. Mit Blick auf diese Resilienztests stellen die zuständigen 

Behörden sicher, dass die Institute eine Reihe von ESG-Szenarien 

berücksichtigen, die die potenziellen Auswirkungen ökologischer und sozialer 

Veränderungen und damit verbundener öffentlicher Maßnahmen auf das 

langfristige Geschäftsumfeld widerspiegeln. Die zuständigen Behörden stellen 

sicher, dass die Institute bei den Resilienztestverfahren glaubwürdige 

Szenarien verwenden, die auf den von internationalen Organisationen 

entwickelten Szenarien beruhen. 
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(4) Die zuständigen Behörden bewerten und überwachen die Entwicklung der 

Verfahren der Institute in Bezug auf ihre ESG-Strategien und das 

Risikomanagement, einschließlich der gemäß Artikel 76 Absatz 2 zu 

erstellenden Pläne, die quantifizierbare Ziele und Verfahren zur 

Überwachung und Bewältigung der sich kurz- mittel- und langfristig 

ergebenden ESG-Risiken beinhalten. Bei dieser Bewertung werden die 

nachhaltigkeitsbezogenen Produktangebote der Institute, ihre Strategien zur 

Finanzierung des Übergangs, damit zusammenhängende Strategien zur 

Kreditwürdigkeitsprüfung sowie Ziele und Grenzen im Zusammenhang mit 

ESG-Aspekten berücksichtigt. Die Überwachung der Robustheit dieser Pläne 

durch die zuständigen Behörden erfolgt im Rahmen des Prozesses der 

aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung. 

 

Die zuständigen Behörden können bei Bedarf im Hinblick auf die in 

Unterabsatz 1 genannte Bewertung mit Behörden oder öffentlichen Stellen 

zusammenarbeiten, die für Fragen des Klimawandels und 

Umweltüberwachung zuständig sind. 
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(5) Die ESMA gibt bis zum … [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 heraus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Mindeststandards und Referenzmethoden zur Ermittlung, Messung, 

Steuerung und Überwachung von ESG-Risiken; 

b) der Inhalt der gemäß Artikel 76 Absatz 2 zu erstellenden Pläne, die 

konkrete Fristen und quantifizierbare Zwischenziele und Etappenziele 

enthalten müssen, um die finanziellen Risiken zu überwachen und 

anzugehen, die sich aus ESG-Faktoren ergeben, einschließlich der 

Risiken, die sich aus dem Anpassungsprozess und den Trends beim 

Übergang im Zusammenhang mit den einschlägigen regulatorischen 

Zielen und Rechtsakten der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

ESG-Faktoren, insbesondere mit dem Ziel der Erreichung der 

Klimaneutralität, sowie – falls für international tätige Institute 

relevant – mit den rechtlichen und regulatorischen Zielen von 

Drittländern ergeben; 
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c) qualitative und quantitative Kriterien für die Bewertung der kurz-, mittel- 

und langfristigen Auswirkungen von ESG-Risiken auf das Risikoprofil 

und die Solvenz von Instituten; 

d) Kriterien für die Festlegung der in Absatz 3 genannten Szenarien, 

einschließlich der Parameter und Annahmen, die in jedem der Szenarien 

und für die spezifischen Risiken und Zeithorizonte zu verwenden sind. 

Die Methoden und Annahmen zur Stützung der Ziele, Verpflichtungen und 

strategischen Entscheidungen, die durch den Inhalt der in Artikel 19a 

oder 29a der Richtlinie 2013/34/EU genannten Pläne oder anderer 

einschlägiger Rahmen für die Offenlegung und die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht offengelegt werden, müssen gegebenenfalls mit den 

Kriterien, Methoden und Zielen gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes sowie 

mit den in diesen Plänen enthaltenen Annahmen und Verpflichtungen im 

Einklang stehen. 

Die EBA aktualisiert die in Unterabsatz 1 genannten Leitlinien regelmäßig, um 

den Fortschritten bei der Messung und Steuerung von ESG-Risiken sowie der 

Entwicklung der regulatorischen Ziele der Union im Bereich Nachhaltigkeit 

Rechnung zu tragen.“ 
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29. Artikel 88 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) der Vorsitzende des Leitungsorgans eines Instituts in seiner 

Aufsichtsfunktion darf in diesem Institut nicht gleichzeitig die Funktion 

des Geschäftsführers wahrnehmen.“ 

b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(3) Ungeachtet der kollektiven Gesamtverantwortung des Leitungsorgans 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Institute individuelle 

Erklärungen erstellen, fortschreiben und aktualisieren, in denen die 

Rollen und Aufgaben aller Mitglieder des Leitungsorgans in seiner 

leitenden Funktion, der Geschäftsleitung und der Inhaber von 

Schlüsselfunktionen sowie eine Übersicht über die Aufgaben, 

einschließlich Einzelheiten zu den Berichtslinien, zu den 

Verantwortungsbereichen und zu den Personen, die Teil der Regelungen 

für die Unternehmensführung gemäß Artikel 74 Absatz 1 sind, und über 

ihre Aufgaben festgelegt sind. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die einzelnen Erklärungen zu den 

Aufgaben und die Übersicht über die Aufgaben den zuständigen 

Behörden jederzeit auf Anfrage rechtzeitig zur Verfügung stehen und 

übermittelt werden, auch um Zulassungen gemäß Artikel 8 zu 

erhalten.“ 

▌ 
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30. Artikel 91 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 91 

Leitungsorgan und Eignungsbeurteilung 

(1) Die nach Artikel 21a Absatz 1 zugelassenen Institute, 

Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften (im 

Folgenden „Unternehmen“) tragen die Hauptverantwortung dafür, dass die 

Mitglieder des Leitungsorgans jederzeit ausreichend gut beleumundet sind, 

aufrichtig, integer und unvoreingenommen handeln und über ausreichende 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung verfügen, um ihre Aufgaben 

wahrzunehmen und die Kriterien und Anforderungen der Absätze 2 bis 6 

dieses Artikels erfüllen; davon ausgenommen sind die von den zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU bestellten 

vorläufigen Verwalter und die von den Abwicklungsbehörden gemäß 

Artikel 35 Absatz 1 der genannten Richtlinie bestellten Sonderverwalter. Zur 

Erfüllung der Anforderung des guten Leumunds und der Aufrichtigkeit und 

Integrität reicht es nicht aus, dass die betreffende Person nicht strafrechtlich 

verurteilt wurde oder dass sie nicht strafrechtlich verfolgt wird. 
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(1a) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Mitglieder des Leitungsorgans 

jederzeit die in den Absätzen 2 bis 6 festgelegten Kriterien und 

Anforderungen erfüllen, und beurteilen die Eignung der Mitglieder des 

Leitungsorgans, bevor sie ihre Funktion übernehmen und in regelmäßigen 

Abständen, wobei die aufsichtlichen Erwartungen gemäß den geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Leitlinien und internen 

Eignungsrichtlinien berücksichtigt werden. 

Soll jedoch die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans gleichzeitig 

durch neu bestellte Mitglieder ersetzt werden und würde die Anwendung des 

Unterabsatzes 1 dazu führen, dass die Eignungsbeurteilung der neuen 

Mitglieder von den ausscheidenden Mitgliedern vorgenommen würde, so 

können die Mitgliedstaaten gestatten, dass die Beurteilung erfolgt, nachdem 

die neu bestellten Mitglieder ihre Funktion übernommen haben. Bei der 

Einreichung des Antrags bei der zuständigen Behörde gemäß Absatz 1f 

bestätigt das Unternehmen auch das Vorliegen dieser Bedingungen. 

www.parlament.gv.at



 

 419 

 

(1b) Gelangen die Unternehmen auf der Grundlage der internen 

Eignungsbeurteilung nach Absatz 1azu dem Schluss, dass das Mitglied oder 

angehende Mitglied die Kriterien und Anforderungen nach Absatz 1 nicht 

erfüllt, so müssen die Unternehmen 

a) sicherstellen, dass das betreffende angehende Mitglied die in Betracht 

gezogene Funktion nicht übernimmt, falls die diese Beurteilung 

abgeschlossen wird, bevor das angehende Mitglied seine Funktion 

übernimmt, 

b) dieses Mitglied rechtzeitig aus dem Leitungsorgan abberufen oder 

c) rechtzeitig die zusätzlichen Maßnahmen treffen, die erforderlich sind, 

um zu gewährleisten, dass dieses Mitglied die Eignung für die 

betreffende Stelle besitzt oder erwirbt. 
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(1c) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Informationen über die Eignung 

der Mitglieder des Leitungsorgans auf dem neuesten Stand bleiben. Auf 

Anfrage übermitteln die Unternehmen diese Informationen der zuständigen 

Behörde über die von dieser zuständigen Behörde festgelegten Mittel. 

(1d) Die Mitgliedstaaten stellen zumindest sicher, dass die zuständige Behörde für 

die folgenden Unternehmen unverzüglich einen Eignungsantrag erhält, 

sobald die eindeutige Absicht besteht, ein Mitglied des Leitungsorgans in 

seiner Leitungsfunktion oder den Vorsitzenden des Leitungsorgans in seiner 

Aufsichtsfunktion zu bestellen, und in jedem Fall spätestens 30 Arbeitstage, 

bevor die angehenden Mitglieder ihre Funktion übernehmen: 

a) EU-Mutterinstitute, die zu den großen Instituten zählen; 
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b) Mutterinstitute in einem Mitgliedstaat, die zu den großen Instituten 

zählen, es sei denn, sie sind einer Zentralorganisation zugeordnet; 

c) Zentralorganisationen, die zu den großen Instituten zählen oder ihnen 

zugeordnete große Institute beaufsichtigen; 

d) unabhängige Institute in der Union, die zu den großen Instituten 

zählen; 

e) große Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 147 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

f) Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften mit großen Instituten innerhalb 

ihrer Gruppe, mit Ausnahme jener, die unter Artikel 21a Absatz 4 der 

vorliegenden Richtlinie fallen. 
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(1e) Dem in Absatz 1d genannten Eignungsantrag ist Folgendes beizufügen: 

a) ein Eignungsfragebogen und ein Lebenslauf; 

b) die interne Eignungsbeurteilung gemäß Absatz 1a, es sei denn, dessen 

Unterabsatz 2 findet Anwendung; 

c) Strafregisterauszüge, sobald sie verfügbar sind; 

d) alle sonstigen nach nationalem Recht erforderlichen Unterlagen, 

sobald sie verfügbar sind; 

e) alle sonstigen von der zuständigen Behörde aufgeführten Unterlagen, 

sobald sie verfügbar sind, und 

f) die Angabe des Datums der Ernennung und des Datums der 

tatsächlichen Aufnahme der Aufgabe. 
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Die Unternehmen stellen der zuständigen Behörde den Eignungsantrag und 

die Begleitunterlagen über die von der zuständigen Behörde festgelegten 

Mittel zur Verfügung. 

Verfügt eine zuständige Behörde nicht über ausreichende Informationen, 

um die Eignungsbeurteilung auf der Grundlage der in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes genannten Punkte durchzuführen, so kann sie verlangen, dass das 

angehende Mitglied die Stelle nicht übernimmt, bevor die erforderlichen 

Informationen vorgelegt wurden, es sei denn, die zuständige Behörde hat 

sich davon überzeugt, dass es nicht möglich ist, diese Informationen 

bereitzustellen. 

Hat die zuständige Behörde Bedenken in der Frage, ob das potenzielle 

Mitglied die in den Absätzen 2 bis 6 des vorliegenden Artikels genannten 

Kriterien und Anforderungen erfüllt, so führt sie einen verstärkten Dialog 

mit dem Institut, um die festgestellten Bedenken auszuräumen, um 

sicherzustellen, dass das angehende Mitglied zum Zeitpunkt der Übernahme 

der Stelle die entsprechende Eignung besitzt oder erwirbt. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen präzisiert wird, wie der verstärkte 

Dialog zur Behebung von Eignungsbedenken zu führen ist. 
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(1f) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden bewerten, 

ob die Mitglieder des Leitungsorgans jederzeit die in den Absätzen 2 bis 6 

genannten Kriterien und Anforderungen erfüllen. Die Unternehmen 

übermitteln der zuständigen Behörde den Eignungsantrag und andere 

Informationen, die für die Beurteilung der Eignung der Mitglieder ihres 

Leitungsorgans erforderlich sind, über von der zuständigen Behörde 

festgelegte Mittel. 

Die zuständigen Behörden können zusätzliche Informationen oder 

Unterlagen – einschließlich Befragungen oder Anhörungen – anfordern. 

(1g) Die zuständigen Behörden prüfen insbesondere, ob die in den Absätzen 2 bis 6 

dieses Artikels festgelegten Kriterien und Anforderungen nach wie vor erfüllt 

sind, wenn der begründete Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit 

diesem Unternehmen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des 

Artikels 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 stattfinden, stattgefunden haben oder 

diese Straftaten versucht wurden oder dass ein erhöhtes Risiko hierfür besteht. 
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(1h) Erfüllen die Mitglieder des Leitungsorgans nicht jederzeit die in den 

Absätzen 2 bis 6 festgelegten Kriterien und Anforderungen, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden über die 

erforderlichen Befugnisse verfügen, um 

a) im Falle einer Ex-ante-Beurteilung zu verhindern, dass diese 

Mitglieder dem Leitungsorgan angehören, oder sie aus dem 

Leitungsorgan abzuberufen; 

b) im Falle einer Ex-post-Bewertung diese Mitglieder aus dem 

Leitungsorgan abzuberufen oder 

c) die betreffenden Unternehmen zu verpflichten, die erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, damit sichergestellt wird, dass diese 

Mitglieder für die betreffenden Stellen geeignet sind. 

Sobald neue Tatsachen oder andere Umstände, die die Eignung der 

Mitglieder des Leitungsorgans beeinträchtigen könnten, bekannt werden, 

beurteilen die Unternehmen die Eignung der betreffenden Mitglieder und 

setzen unverzüglich die zuständige Behörde hiervon in Kenntnis.. 
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Erhält die zuständige Behörde Kenntnis davon, dass sich relevante 

Informationen hinsichtlich der Eignung eines Mitglieds des Leitungsorgans 

geändert haben und diese Änderung die Eignung des betreffenden Mitglieds 

beeinträchtigen könnte, so bewertet die zuständige Behörde die Eignung des 

Mitglieds des Leitungsorgans erneut. 

Die zuständigen Behörden sind nicht verpflichtet, die Eignung der 

Mitglieder des Leitungsorgans bei Verlängerung ihres Mandats erneut zu 

bewerten, es sei denn, die den zuständigen Behörden bekannten relevanten 

Informationen haben sich geändert und eine solche Änderung könnte sich 

auf die Eignung des betreffenden Mitglieds auswirken. 
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(1i) Die zuständigen Behörden können die für die Überwachung der 

Bekämfpung der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gemäß der 

Richtlinie (EU) 2015/849 zuständige Behörde ersuchen, im Rahmen ihrer 

Überprüfungen auf risikoorientierter Basis die einschlägigen Informationen 

über die Mitglieder des Leitungsorgans zu konsultieren. Die zuständigen 

Behörden können auch um Zugang zur zentralen Datenbank zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ersuchen, auf 

die in der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates+* Bezug genommen wird. Die aufgrund der genannten Verordnung 

errichtete Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung (im Folgenden „Behörde für die Bekämpfung der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“) entscheidet, ob ein solcher 

Zugang gewährt wird. 

(1j) Zumindest in Bezug auf die Ernennung von Mitgliedern des Leitungsorgans 

für eine Stelle in den in Absatz 1d genannten Unternehmen prüfen die 

zuständigen Behörden gebührend die Festlegung einer Höchstdauer für den 

Abschluss der Eignungsbeurteilung. Diese Höchstdauer kann 

gegebenenfalls verlängert werden. 

(2) Jedes Mitglied des Leitungsorgans wendet für die Erfüllung seiner Aufgaben in 

den Unternehmen ausreichend Zeit auf. 

                                                 
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 35/24 

(2021/0240 (COD)) und in die Fußnote Nummer, Datum, Amtsblattfundstelle und 
ELI-Nummer jener Verordnung einfügen. 
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(2a) Jedes Mitglied des Leitungsorgans muss über einen guten Leumund verfügen, 

aufrichtig, integer und unvoreingenommen handeln, um die Entscheidungen 

des Leitungsorgans wirksam zu beurteilen und erforderlichenfalls in Frage zu 

stellen und die Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung wirksam zu 

kontrollieren und zu überwachen. Der Umstand, ein Mitglied eines 

Leitungsorgans eines einer Zentralorganisation ständig zugeordneten 

Kreditinstituts zu sein, stellt an sich kein Hindernis für unvoreingenommenes 

Handeln dar. 

(2b). Das Leitungsorgan muss kollektiv über die Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Erfahrung verfügen, um die Tätigkeiten des Unternehmens sowie die damit 

verbundenen Risiken, denen es kurz-, mittel- und langfristig ausgesetzt ist, und 

die entsprechend von ihm verursachten Auswirkungen angemessen verstehen 

zu können, wobei ESG-Faktoren berücksichtigt werden. Die 

Zusammensetzung des Leitungsorgans muss zudem insgesamt hinreichend 

diversifiziert sein, damit es ein angemessen breites Spektrum an Erfahrung 

vertreten ist. 
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(3) Bei der Zahl der Leitungs- oder Aufsichtsmandate, die ein Mitglied des 

Leitungsorgans gleichzeitig innehaben kann, sind der jeweilige Einzelfall und 

die Art, der Umfang und die Komplexität der Geschäfte des Unternehmens zu 

berücksichtigen. Ist das Unternehmen aufgrund seiner Größe, seiner internen 

Organisation und der Art, des Umfangs und der Komplexität seiner Geschäfte 

von erheblicher Bedeutung, dürfen die Mitglieder seines Leitungsorgans – es 

sei denn, sie vertreten die Interessen eines Mitgliedstaats – ab dem 1. Juli 2014 

nur eine der folgenden Kombinationen von Mandaten gleichzeitig innehaben: 

a) ein Leitungsmandat mit zwei Aufsichtsmandaten, 

b) vier Aufsichtsmandate. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 gelten als ein einziges Mandat: 

a) Leitungs- oder Aufsichtsmandate innerhalb derselben Gruppe, 
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b) Leitungs- oder Aufsichtsmandate innerhalb von 

i) Unternehmen, die Mitglieder desselben institutsbezogenen 

Sicherungssystems sind, sofern die Voraussetzungen von 

Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt 

sind, oder Unternehmen, bei dem dasselbe institutsbezogenen 

Sicherungssystem eine qualifizierte Beteiligung hält; 

ii) Unternehmen, einschließlich Nichtfinanzunternehmen, an denen 

das Unternehmen eine qualifizierte Beteiligung hält. 

Für die Zwecke von Buchstabe a Unterabsatz 1 ▌dieses Absatzes bezeichnet 

der Ausdruck „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, die entsprechend der 

Beschreibung in Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU miteinander verbunden 

sind, oder eine Gruppe von Unternehmen, die Tochtergesellschaften der 

gleichen Finanzholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft angehören. 

(5) Leitungs- oder Aufsichtsmandate in Organisationen, die nicht überwiegend 

gewerbliche Ziele verfolgen, und Mandate als Vertreter eines Mitgliedstaats 

werden für die Zwecke des Absatzes 3 nicht berücksichtigt. 

(6) Die zuständigen Behörden können den Mitgliedern des Leitungsorgans 

erlauben, ein weiteres Aufsichtsmandat zu bekleiden. 
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(7) Die Unternehmen setzen für die Einführung der Mitglieder des Leitungsorgans 

in ihr Amt und deren Schulung Personal und Finanzressourcen in 

angemessenem Umfang ein, auch in Bezug auf ESG-Risiken und 

-Auswirkungen sowie IKT-Risiken im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 

Nummer 52c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

(8) Die Mitgliedstaaten oder die zuständigen Behörden verlangen von 

Unternehmen und deren Nominierungsausschüssen, falls solche eingerichtet 

wurden, dass sie bei der Berufung von Mitgliedern auf eine große Bandbreite 

von Eigenschaften und Fähigkeiten achten und im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeit Diversität und ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis innerhalb des Leitungsorgans fördern. Zu diesem 

Zweck sorgen die Unternehmen für eine Politik der Förderung von Diversität 

innerhalb des Leitungsorgans. 

(9) Die zuständigen Behörden erheben die Angaben, die gemäß Artikel 435 

Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 veröffentlicht 

werden, und nutzen diese Angaben, um die Methoden zur Förderung der 

Diversität zu vergleichen. Die zuständigen Behörden stellen der EBA diese 

Informationen zur Verfügung. Die EBA nutzt diese Informationen, um die 

Methoden zur Förderung der Diversität auf Unionsebene zu vergleichen. 
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(10) Für die Zwecke dieses Artikels und des Artikels 91a arbeitet die EBA 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards für die in Absatz 1d des 

vorliegenden Artikels genannten Stellen aus, in denen der Mindestinhalt des 

Eignungsfragebogens, der Lebensläufe und der internen 

Eignungsbewertung, die den zuständigen Behörden für die Durchführung 

der Eignungsbeurteilung nach Absatz 1f des vorliegenden Artikels und nach 

Artikel 91a Absatz 5 vorzulegen sind, präzisiert wird. 

 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass geeignete Standards für andere als 

die in Absatz 1d dieses Artikels genannten Unternehmen entwickelt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum ... [24 Monate nach 

dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 
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(11) Die EBA gibt bis zum … [24 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der vorliegenden Änderungsverordnung] Leitlinien gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu Folgendem heraus: 

a) dem Konzept des ausreichenden Zeitaufwands, d. h. der Zeit, die ein 

Mitglied des Leitungsorgans für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 

aufwenden muss, damit dies in Bezug auf die Umstände im Einzelfall 

und auf Art, Umfang und Komplexität der Geschäfte des Unternehmens 

als ausreichend anzusehen ist, 

b) den Konzepten des guten Leumunds, der Aufrichtigkeit, Integrität und 

Unvoreingenommenheit eines Mitglieds des Leitungsorgans im Sinne 

des Absatzes 2a, 

c) dem Konzept der notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung, 

die das Leitungsorgan nach Absatz 2b kollektiv besitzen muss, 

d) dem Konzept des angemessenen Umfangs von Personal und 

Finanzressourcen für die Einführung der Mitglieder des Leitungsorgans 

in ihr Amt und deren Schulung im Sinne von Absatz 7, 

e) dem Konzept der Diversität als einem gemäß Absatz 8 bei der Auswahl 

der Mitglieder des Leitungsorgans heranzuziehenden Kriterium. 
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f) den Kriterien, anhand deren festgestellt werden kann, ob der 

begründete Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit einem 

Unternehmen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne von 

Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 stattfindet oder stattgefunden 

hat oder diese Straftaten versucht werden oder wurden oder dass ein 

erhöhtes Risiko hierfür besteht. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe f arbeitet die EBA eng mit der 

ESMA und der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zusammen. 
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(12) Bis zum 31. Dezember 2029 überprüft die EBA in enger Zusammenarbeit mit 

der EZB die Anwendung der Absätze 1d bis 1j und deren Wirksamkeit bei 

der Gewährleistung der Zweckdienlichkeit des Rahmens für die fachliche 

Qualifikation und Eignung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit und erstattet darüber Bericht. Die EBA übermittelt 

diesen Bericht dem Europäischen Parlament und dem Rat. Auf der 

Grundlage dieses Berichts legt die Kommission, falls anwendbar, einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung vor. 

(13) Dieser Artikel und ▌ Artikel 91a ▌ gelten unbeschadet der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Vertretung von Arbeitnehmern in 

Unternehmensgremien. 

(14) Dieser Artikel und Artikel 91a gelten unbeschadet der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Ernennung der Mitglieder des Leitungsorgans in 

seiner Aufsichtsfunktion durch regionale oder lokale gewählte Gremien oder 

über Ernennungen in Fällen, in denen das Leitungsorgan nicht für die 

Auswahl und Bestellung seiner Mitglieder zuständig ist. In den betreffenden 

Fällen werden geeignete Schutzvorkehrungen getroffen, um die Eignung 

dieser Mitglieder des Leitungsorgans zu gewährleisten. 

_______________ 

* Verordnung (EU) … des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 

1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L …, ELI: 

...).“ 
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31. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 91a  

Inhaber von Schlüsselfunktionen und Eignungsbeurteilung 

(1) Die Unternehmen nach Artikel 91 Absatz 1 tragen die Hauptverantwortung 

dafür, dass die Inhaber von Schlüsselfunktionen jederzeit gut beleumundet 

sind, mit Aufrichtigkeit und Integrität handeln und in ausreichendem Maße 

die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Erfahrung besitzen. Zur Erfüllung der Anforderung des 

guten Leumunds und der Aufrichtigkeit und Integrität reicht es nicht aus, 

dass die betreffende Person nicht strafrechtlich verurteilt wurde oder dass sie 

nicht strafrechtlich verfolgt wird. 

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Inhaber von Schlüsselfunktionen 

jederzeit die in Absatz 1 festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllen, 

und bewerten die Eignung der Inhaber von Schlüsselfunktionen, bevor sie 

ihre Funktionen übernehmen und in regelmäßigen Abständen, wobei die 

aufsichtlichen Erwartungen gemäß den geltenden Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, Leitlinien und internen Eignungsrichtlinien 

berücksichtigt werden. 
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(3) Gelangen die Unternehmen auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten 

internen Eignungsbeurteilung zu dem Schluss, dass eine Person die Kriterien 

und Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllt, so müssen die Unternehmen 

a) es unterlassen, diese Person zum Inhaber einer Schlüsselfunktion zu 

ernennen, wenn diese Beurteilung abgeschlossen ist, bevor die Person 

die Stelle antritt; 

b) diese Person rechtzeitig als Inhaber von Schlüsselfunktionen 

abberufen oder 

c) rechtzeitig die zusätzlichen Maßnahmen treffen, die erforderlich sind, 

um zu gewährleisten, dass die betreffende Person die entsprechende 

Eignung für die betreffende Stelle besitzt oder erwirbt. 

▌ 

Die Unternehmen treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um das 

ordnungsgemäße Wirken dieser Funktion sicherzustellen; hierzu zählt auch, 

dass sie den Inhaber einer Schlüsselfunktion ersetzt, wenn diese Person die 

Eignungskriterien und Anforderungen nicht mehr erfüllt. 
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(4) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Informationen über die Eignung der 

Inhaber von Schlüsselfunktionen auf dem neuesten Stand bleiben. Auf Anfrage 

übermitteln die Unternehmen diese Informationen der zuständigen Behörde 

über Mittel, die von der zuständigen Behörde festgelegt werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden überprüfen, 

dass die Leiter der internen Kontrollfunktionen und der Finanzvorstand 

jederzeit die in Absatz 1 genannten Eignungskriterien und Anforderungen 

erfüllen, wenn diese Leiter oder der Vorstand Funktionen in mindestens den 

folgenden Unternehmen übernehmen sollen: 

a) EU-Mutterinstitute, die zu den großen Instituten zählen; 

b) Mutterinstitute in einem Mitgliedstaat, die zu den großen Instituten 

zählen, es sei denn, sie sind einer Zentralorganisation angeschlossen; 

c) Zentralorganisationen, die zu den großen Instituten zählen oder ihnen 

zugeordnete große Institute beaufsichtigen; 

d) unabhängige Institute in der EU, die zu den großen Instituten zählen; 
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e) große Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 147 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

f) Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften mit großen Instituten innerhalb 

ihrer Gruppe, mit Ausnahme jener, die unter Artikel 21a Absatz 4 der 

vorliegenden Richtlinie fallen.“ 

(6) Erfüllen die Leiter der internen Kontrollfunktionen und der Finanzvorstand 

nicht jederzeit die in Absatz 1 festgelegten Kriterien und Anforderungen, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden über die 

erforderlichen Befugnisse verfügen, um 

a) im Falle einer Ex-ante-Beurteilung zu verhindern, dass diese Leiter 

oder der Vorstand die Stelle übernehmen, oder sie von der Stelle 

abzuberufen; 
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b) im Falle einer Ex-post-Beurteilung solche Leiter oder einen solchen 

Vorstand abzuberufen oder das Unternehmen dazu zu verpflichten, 

dass es sie von der Stelle abberuft; 

c) die betreffenden Unternehmen zu verpflichten, die erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, damit sichergestellt wird, dass diese Leiter 

oder dieser Vorstand die Eignung für die betreffenden Stellen besitzen 

oder erwerben. 

Sobald neue Tatsachen oder andere Umstände, die die Eignung der Leiter 

der internen Kontrollfunktionen und des Finanzvorstands beeinträchtigen 

könnten, bekannt werden, beurteilen die in Absatz 5 aufgeführten 

Unternehmen die Eignung der betreffenden Mitglieder erneut und setzen 

unverzüglich die zuständige Behörde hiervon in Kenntnis. 
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Erhält die zuständige Behörde Kenntnis davon, dass sich relevante 

Informationen über die Eignung der Leiter von internen Kontrollfunktionen 

und des Finanzvorstands geändert haben und diese Änderung die Eignung 

der betreffenden Leiter oder des betreffenden Vorstands beeinträchtigen 

könnte, so beurteilt die zuständige Behörde deren Eignung erneut. 

Die zuständigen Behörden sind nicht verpflichtet, die Eignung der 

betreffenden Leiter oder des betreffenden Vorstands bei Verlängerung oder 

Erneuerung ihres Mandats erneut zu bewerten, es sei denn, die den 

zuständigen Behörden bekannten relevanten Informationen haben sich 

geändert und eine solche Änderung könnte sich auf die Eignung der 

betreffenden Leiter oder des betreffenden Vorstands auswirken. 

Zumindest in Bezug auf die Ernennung der betreffenden Leiter der internen 

Kontrollfunktionen und des betreffenden Finanzvorstands für Positionen in 

den in Absatz 5 genannten Unternehmen prüfen die zuständigen Behörden in 

gebührender Weise die Festlegung einer Höchstdauer für den Abschluss der 

Eignungsbeurteilung. Diese Höchstdauer kann, falls anwendbar, verlängert 

werden. 
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(7) Die zuständigen Behörden können die für die Überwachung der 

Geldwäschebekämpfung und der Terrorismusfinanzierung im Einklang mit 

der Richtlinie (EU) 2015/849 verantwortliche Behörde ersuchen, im Rahmen 

ihrer Überprüfungen auf risikoorientierter Basis die einschlägigen 

Informationen über die Leiter der Funktionen der internen Kontrolle und 

den Finanzvorstand zu konsultieren. Die zuständigen Behörden können 

auch den Zugang zu der in der Verordnung (EU) 2024/…+ genannten 

zentralen Datenbank zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung beantragen. Die Behörde für die Bekämpfung der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entscheidet, ob ein solcher 

Zugang gewährt wird. 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 35/24 

(2021/0240 (COD)) und in die Fußnote Nummer, Datum, Amtsblattfundstelle und 
ELI-Nummer jener Verordnung einfügen. 
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(8) Die EBA gibt bis zum … [24 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der vorliegenden Änderungsverordnung] Leitlinien gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu Folgendem heraus: 

a) den in Absatz 1 genannten Konzepten der Zuverlässigkeit, der 

Aufrichtigkeit und der Integrität; 

b) dem in Absatz 1 genannten Konzept der ausreichenden Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Erfahrung; 

c) den Kriterien zur Feststellung, ob der begründete Verdacht besteht, 

dass im Zusammenhang mit dem Unternehmen Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie (EU) 

2015/849 stattfindet oder stattgefunden hat oder diese Straftaten 

versucht werden oder wurden oder dass ein erhöhtes Risiko hierfür 

besteht. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c arbeitet die EBA eng mit der 

ESMA und der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zusammen.“ 
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▌ 

(32) Artikel 92 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstaben e und f erhalten folgende Fassung: 

„e) Mitarbeiter in internen Kontrollfunktionen sind von den Abteilungen, die 

sie überwachen, unabhängig, verfügen über ausreichende Autorität und 

werden unabhängig vom Ergebnis der von ihnen überwachten 

Abteilungen danach vergütet, inwieweit die mit ihren Aufgaben 

verbundenen Ziele erreicht werden; 

f) die Vergütung der Leiter der internen Kontrollfunktionen wird 

unmittelbar vom Vergütungsausschuss nach Artikel 95 oder – falls ein 

solcher nicht eingesetzt wurde – vom Leitungsorgan in seiner 

Aufsichtsfunktion überwacht;“ 
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b) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Mitarbeiter mit Managementverantwortung für die internen 

Kontrollfunktionen des Instituts oder die wesentlichen 

Geschäftsbereiche;“ 

(33) Artikel 94 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Bei leistungsabhängiger Vergütung liegt der Vergütung insgesamt eine 

Beurteilung sowohl der Leistung des betreffenden Mitarbeiters und 

seines Geschäftsbereichs als auch des Gesamtergebnisses des Instituts 

zugrunde, und bei der Beurteilung der individuellen Leistung werden 

finanzielle und nichtfinanzielle Kriterien berücksichtigt, einschließlich 

des Umgangs mit den Risiken gemäß Artikel 76 Absatz 2;“. 
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b) Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Managementverantwortung und interne Kontrollfunktionen,“ 

c) Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) ein Institut, bei dem es sich nicht um ein großes Institut handelt und 

dessen Vermögenswerte sich auf Einzelbasis gemäß dieser Richtlinie und 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Durchschnitt der letzten vier Jahre 

unmittelbar vor dem laufenden Geschäftsjahr auf höchstens 5 Mrd. EUR 

belaufen;“ 

(34) Artikel 97 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Durchführung der Überprüfung und Bewertung gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels wenden die zuständigen Behörden den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit nach Maßgabe der gemäß Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe c 

offengelegten Kriterien an. Für die Zwecke der Überprüfung und Beurteilung 

eines Instituts kann die zuständige Behörde insbesondere prüfen, ob alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Das Institut ist kein G-SRI, kein Nicht-EU-G-SRI oder keine G-SRI-Einheit 

im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

b) das Institut wurde gemäß Artikel 131 Absätze 1 und 3 der vorliegenden 

Richtlinie als anderes systemrelevantes Institut (A-SRI) ermittelt; 

c) das Institut ist Teil einer Gruppe, deren Mutterinstitut und die überwiegende 

Mehrheit der Tochterinstitute entsprechend der Beschreibung in 

Artikels 22der Richtlinie 2013/34/EU miteinander verbunden sind;  

d) die unter Buchstabe c dieses Unterabsatzes genannten Tochterinstitute 

erfüllen alle folgenden Bedingungen: 

i) Sie – oder die überwältigende Mehrheit von ihnen – gelten als 

Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften oder Sparkassen im 

Sinne von Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, und das anwendbare nationale Recht enthält eine 

Obergrenze oder Beschränkung des Höchstbetrags der 

Ausschüttungen; 

ii) ihre Gesamtvermögenswerte auf Einzelbasis oder teilkonsolidierter 

Basis übersteigen nicht 30 Mrd. EUR.“ 
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35. Artikel 98 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„k) den Umfang, in dem die Institute geeignete Strategien und operative 

Maßnahmen in Bezug auf quantifizierbare Ziele und Etappenziele 

eingeführt haben, die in den gemäß Artikel 76 Absatz 2 zu erstellenden 

Plänen festgelegt sind.“ 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(9) Die von den zuständigen Behörden durchgeführte Überprüfung und 

Bewertung umfasst die Bewertung der Unternehmensführungs- und 

Risikomanagementprozesse der Institute für den Umgang mit ESG-

Risiken sowie die Bewertung der Exposition der Institute gegenüber 

ESG-Risiken. Bei der Feststellung der Angemessenheit der Verfahren 

und der Exposition der Institute berücksichtigen die zuständigen 

Behörden die Geschäftsmodelle dieser Institute. 
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Die Exposition der Institute gegenüber ESG-Risiken wird auch auf der 

Grundlage der gemäß Artikel 76 Absatz 2 zu erstellenden Pläne der Institute 

bewertet. Die Unternehmensführungs- und Risikomanagementprozesse der 

Institute in Bezug auf ESG-Risiken werden an die in diesen Plänen 

festgelegten Ziele angepasst. 

Die von den zuständigen Behörden durchgeführte Überprüfung und 

Bewertung umfasst die Bewertung der gemäß Artikel 76 Absatz 2 zu 

erstellenden Pläne der Institute sowie der Fortschritte bei der Bewältigung 

der ESG-Risiken, die sich aus dem Prozess der Anpassung hin zur 

Klimaneutralität und zu anderen einschlägigen Regulierungszielen der 

Union im Zusammenhang mit ESG-Faktoren ergeben. 

(10) Die von den zuständigen Behörden durchgeführte Überprüfung und 

Bewertung umfasst die Bewertung der Unternehmensführungs- und 

Risikomanagementprozesse der Institute für Risikopositionen in 

Kryptowerten und die Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen, auch 

durch Berücksichtigung der Strategien und Verfahren der Institute zur 

Ermittlung von Risiken sowie der Angemessenheit der Ergebnisse der in 

Artikel 79 Buchstabe e und Artikel 83 Absatz 4 genannten Bewertungen.“ 
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36. In Artikel 100 werden folgende Absätze angefügt: 

„(3) Institute und Dritte, die im Zusammenhang mit Stresstests in beratender 

Funktion für Institute tätig sind, unterlassen Tätigkeiten, die einen Stresstest 

beeinträchtigen können, etwa Benchmarking, Informationsaustausch 

untereinander, Vereinbarungen über gemeinsames Verhalten oder Optimierung 

ihrer im Rahmen von Stresstests übermittelten Informationen. Unbeschadet 

anderer einschlägiger Bestimmungen dieser Richtlinie und der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 verfügen die zuständigen Behörden über alle für die 

Aufdeckung solcher Tätigkeiten erforderlichen Informationserhebungs- und 

Ermittlungsbefugnisse. 
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(4) Die EBA, die EIOPA und die ESMA arbeiten in dem in Artikel 54 der 

Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 

Nr. 1095/2010 genannten Gemeinsamen Ausschuss Leitlinien aus, um 

sicherzustellen, dass Kohärenz, langfristige Überlegungen und gemeinsame 

Standards für Bewertungsmethoden in die Stresstests hinsichtlich ESG-Risiken 

einbezogen werden. Der Gemeinsame Ausschuss veröffentlicht diese 

Leitlinien bis zum … [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie]. Die EBA, die EIOPA und die ESMA untersuchen im 

Rahmen dieses Gemeinsamen Ausschusses, wie Sozial- und 

Unternehmensführungsrisiken in Stresstests einbezogen werden können.“ 
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37. Artikel 101 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Deuten für eine Handelsabteilung, die ein internes Modell für das 

Marktrisiko verwendet, die Ergebnisse von Rückvergleichen oder Tests für 

Gewinn- und Verlustzuweisung darauf hin, dass das Modell nicht mehr 

präzise genug ist, so überprüfen die zuständigen Behörden die 

Voraussetzungen für die Erlaubnis zur Verwendung des internen Modells 

oder schreiben angemessene Maßnahmen vor, um die umgehende 

Verbesserung des Modells zu gewährleisten.“ 

38. Artikel 104 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke von Artikel 97, Artikel 98 Absätze 1, 4, 5, 9 und 10, 

Artikel 101 Absatz 4 und Artikel 102 dieser Richtlinie sowie der 

Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die zuständigen 

Behörden mindestens befugt,“ 
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ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) die Geschäftsbereiche – auch in Bezug auf die Entgegennahme 

von Einlagen –, die Tätigkeiten oder das Netz von Instituten 

einzuschränken oder zu begrenzen oder die Veräußerung von 

Geschäftszweigen, die für die Solidität des Instituts mit 

übermäßigen Risiken verbunden sind, zu verlangen,“ 

iii) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„m) die Institute zu verpflichten, die Risiken, die sich kurz-, mittel- und 

langfristig aus ESG-Faktoren ergeben, einschließlich der Risiken 

aufgrund des Anpassungsprozesses und aufgrund der 

Übergangstrends im Zusammenhang mit den einschlägigen 

rechtlichen und regulatorischen Zielen der Union, der 

Mitgliedstaaten oder von Drittländern, zu verringern, durch 

Anpassungen ihrer Geschäftsstrategien, ihrer 

Unternehmensführung und ihres Risikomanagements, für die eine 

Verstärkung der in ihren gemäß Artikel 76 Absatz 2 zu 

erstellenden Plänen enthaltenen Zielwerte, Maßnahmen und 

Tätigkeiten gefordert werden könnte; 
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n) die Institute zu verpflichten, Stresstests oder Szenarioanalysen 

zur Bewertung der Risiken durchzuführen, die sich aus 

Risikopositionen in Kryptowerten und aus der Erbringung von 

Kryptowerte-Dienstleistungen ergeben.“ 

b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(4) Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

Leitlinien heraus, in denen präzisiert wird, wie die zuständigen Behörden 

feststellen können, ob die in Artikel 381 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Risiken für die Anpassung der Kreditbewertung von Instituten 

übermäßige Risiken für die Solidität dieser Institute darstellen.“ 
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39. Artikel 104a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Werden zusätzliche Eigenmittel verlangt, um das Risiko einer übermäßigen 

Verschuldung abzudecken, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, so legen die 

zuständigen Behörden die Höhe der gemäß Absatz 1 Buchstabe a dieses 

Artikels verlangten zusätzlichen Eigenmittel als Differenz zwischen dem 

gemäß Absatz 2 dieses Artikels, ausgenommen dessen Unterabsatz 5, als 

angemessen betrachteten Kapital und den einschlägigen in den Teilen 3 und 7 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderungen 

fest.“ 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(6) Unterliegt ein Institut fortan dem gemäß Artikel 92 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Output-Floor, so gilt 

Folgendes: 
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a) Der Nominalbetrag der zusätzlichen Eigenmittel, die von der für 

das Institut zuständigen Behörde gemäß Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a verlangt werden, um andere Risiken als das Risiko 

einer übermäßigen Verschuldung zu bewältigen, darf sich nicht 

erhöhen, wenn das Institut fortan dem Output-Floor unterliegt; 

b) die für das Institut zuständige Behörde überprüft unverzüglich, in 

jedem Fall jedoch spätestens bis zum Enddatum der nächsten 

Überprüfung und Bewertung, die von dem Institut gemäß 

Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a verlangten zusätzlichen 

Eigenmittel und streicht Teile davon, wenn Risiken, die bereits 

vollständig abgedeckt sind, da das Institut dem Output-Floor 

unterliegt, andernfalls doppelt berücksichtigt würden; 

c) sobald die zuständige Behörde die Überprüfung gemäß 

Buchstabe b dieses Unterabsatzes abgeschlossen hat, findet 

Buchstabe a dieses Unterabsatzes keine Anwendung mehr. 
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Für die Zwecke dieses Artikels und der Artikel 131 und 133 der 

vorliegenden Richtlinie gilt ein Institut als dem Output-Floor 

unterliegend, wenn der gemäß Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Gesamtrisikobetrag des 

Instituts seinen gemäß Artikel 92 Absatz 4 jener Verordnung berechneten 

Gesamtrisikobetrag ohne Output-Floor überschreitet. 

(7) Die EBA gibt bis zum … [9 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 heraus, in denen weiter präzisiert wird, wie die in 

Absatz 6 des vorliegenden Artikels festgelegten Anforderungen 

umzusetzen sind, und insbesondere: 

a) wie die zuständigen Behörden in ihrem aufsichtlichen 

Überprüfungs- und Bewertungsprozess der Tatsache Rechnung 

zu tragen haben, dass ein Institut dem Output-Floor unterliegt; 

b) wie die zuständigen Behörden und Institute die Auswirkungen 

auf die Aufsichtsanforderungen mitzuteilen und offenzulegen 

haben, wenn ein Institut fortan dem Output-Floor unterliegt. 
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(8) Solange ein Institut dem Output-Floor unterliegt, schreibt die für das 

Institut zuständige Behörde für die Zwecke des Absatzes 2 keine 

zusätzliche Eigenmittelanforderung vor, wenn dadurch Risiken, die 

bereits vollständig abgedeckt sind, da das Institut dem Output-Floor 

unterliegt, doppelt berücksichtigt würden.“ 

40. In Artikel 104b wird folgender Absatz eingefügt: 

„(4a) Unterliegt ein Institut fortan dem Output-Floor, so kann seine zuständige 

Behörde ihre Leitlinien für zusätzliche Eigenmittel überprüfen, die sie 

diesem Institut mitgeteilt hat, um sicherzustellen, dass die Kalibrierung 

weiterhin angemessen ist.“ 
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41. Artikel 106 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten ermächtigen die zuständigen Behörden, 

a) die Institute zu verpflichten, die in Teil 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Informationen häufiger als in den Artikeln 433 

bis 433c jener Verordnung gefordert zu veröffentlichen; 

b) für andere als kleine und nicht komplexe Institute Fristen für die 

Übermittlung von Offenlegungsinformationen an die EBA zwecks 

Veröffentlichung auf der Website der EBA für zentralisierte 

Offenlegungen festzulegen; 

c) die Institute zu verpflichten, für zentralisierte Offenlegungen oder die 

Jahresabschlüsse von Instituten besondere Medien und Orte zur 

Veröffentlichung zu nutzen, bei denen es sich nicht um die EBA-Website 

handelt. 
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Die EBA gibt bis zum … [12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] unter Berücksichtigung des Teils 8 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 heraus, in denen die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

festgelegten Anforderungen präzisiert werden.“ 

42. In Titel VII Kapitel 3 wird vor Abschnitt I folgender Abschnitt eingefügt: 

„Abschnitt -I 

Anwendung dieses Kapitels auf Wertpapierfirmengruppen 

Artikel 110a 

Anwendungsbereich mit Blick auf Wertpapierfirmengruppen 

Dieses Kapitel findet Anwendung auf Wertpapierfirmengruppen im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummer 25 der Verordnung (EU) 2019/2033 ▌, wenn zumindest 

eine Wertpapierfirma dieser Gruppe gemäß Artikel 1 Absatz 2 oder 5 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegt. 

Dieses Kapitel gilt nicht für Wertpapierfirmengruppen, wenn keine Wertpapierfirma 

dieser Gruppe gemäß Artikel 1 Absatz 2 oder 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegt.“ 

 

43. Artikel 121 erhält folgende Fassung: 

„ ▌Artikel 121 

Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass im Falle einer Finanzholdinggesellschaft 

oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft, die die nicht gemäß Artikel 21a 

Absatz 1  zugelassen wurde, die Mitglieder des Leitungsorgans gemäß Artikel 91 

Absatz 1 ausreichend gut beleumundet sein und über ausreichende Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Erfahrung für diese Aufgaben unter Berücksichtigung der 

besonderen Rolle einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft verfügen müssen. Die Finanzholdinggesellschaften oder 

gemischten Finanzholdinggesellschaften tragen die Hauptverantwortung dafür, 

die Eignung der Mitglieder ihres Leitungsorgans zu gewährleisten.“ 
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44. Artikel 131 wird wie folgt geändert: 

▌ 

a) Absatz 5a Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der ESRB legt der Kommission binnen sechs Wochen nach Eingang der 

Anzeige gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels eine Stellungnahme dazu 

vor, ob er den A-SRI-Puffer für angemessen hält. Im Einklang mit Artikel 16a 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die EBA der Kommission 

ebenfalls eine Stellungnahme zu dem Puffer vorlegen.“ 

b) In Absatz 6 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„c) Unterliegt ein A-SRI fortan dem Output-Floor, so überprüft seine 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde spätestens zum 

Zeitpunkt der in Buchstabe b genannten jährlichen Überprüfung die 

A-SRI-Pufferanforderung des Instituts, um sicherzustellen, dass die 

Kalibrierung weiterhin angemessen ist.“ 
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c) Absatz 15 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Würde die Summe aus der für die Zwecke des Artikels 133 Absatz 10, 11 

oder 12 berechneten Systemrisikopufferquote und der Quote des A-SRI-Puffers 

oder des G-SRI-Puffers, der dasselbe Institut unterliegt, über 5 % betragen, so 

findet das Verfahren gemäß Absatz 5a des vorliegenden Artikels Anwendung. 

Führt die Entscheidung zur Festsetzung eines Systemrisikopuffers, A-SRI-

Puffers oder G-SRI-Puffers zu einem Rückgang oder zu keiner Änderung 

gegenüber den zuvor festgesetzten Quoten, so findet das Verfahren nach 

Absatz 5a für die Zwecke dieses Absatzes keine Anwendung.“ 
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45. Artikel 133 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass ein Systemrisikopuffer aus hartem 

Kernkapital für die Finanzbranche oder einen oder mehrere ihrer 

Teilbereiche für sämtliche oder eine Teilgruppe von Risikopositionen 

gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels festgelegt werden kann, um 

nicht von der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder von den Artikeln 130 

und 131 dieser Richtlinie erfasste Makroaufsichtsrisiken oder 

Systemrisiken, einschließlich Makroaufsichtsrisiken oder 

Systemrisiken aufgrund des Klimawandels, ▌ d. h. das Risiko einer 

Störung des Finanzsystems mit möglichen ernsthaften nachteiligen 

Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft in einem 

spezifischen Mitgliedstaat zu vermeiden und zu mindern.“ 

▌ 
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b) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) der Systemrisikopuffer darf nicht für Folgendes eingesetzt werden: 

i) Risiken, die durch die Artikel 130 und 131 der vorliegenden 

Richtlinie abgedeckt werden; 

ii) Risiken, die durch die in Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 dargelegte Berechnung vollständig 

abgedeckt werden.“ ▌ 

ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„d) gilt ein Systemrisikopuffer für den Gesamtrisikobetrag eines 

Instituts und unterliegt dieses Institut fortan dem Output-Floor, 

so überprüft seine zuständige oder die benannte Behörde 

spätestens zum Zeitpunkt der in Buchstabe b genannten 

zweijährlichen Überprüfung die Systemrisikopuffer-Anforderung 

des Instituts, um sicherzustellen, dass die Kalibrierung weiterhin 

angemessen ist.“ 
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c) Die Absätze 11 und 12 erhalten folgende Fassung: 

„(11) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote 

oder von Systemrisikopufferquoten für eine der Risikopositionen oder für 

eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5, für die ein oder 

mehrere Systemrisikopuffer gelten, zu einer kombinierten 

Systemrisikopufferquote zwischen 3 % und 5 % für jedwede dieser 

Risikopositionen, so ersucht die zuständige Behörde oder die benannte 

Behörde des Mitgliedstaats, der die Pufferquote festsetzt, in der Anzeige 

gemäß Absatz 9 die Kommission und den ESRB um eine Stellungnahme. 

Der ESRB legt der Kommission binnen eines Monats nach Erhalt der in 

Absatz 9 genannten Anzeige eine Stellungnahme dazu vor, ob er die 

Systemrisikopufferquote oder -quoten für angemessen hält. Die 

Kommission nimmt binnen zwei Monaten nach Eingang dieser Anzeige 

unter Berücksichtigung der Stellungnahme des ESRB Stellung. 
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Gibt die Kommission eine negative Stellungnahme ab, so folgt die 

zuständige Behörde oder gegebenenfalls die benannte Behörde des 

Mitgliedstaats, der den Systemrisikopuffer festsetzt, dieser 

Stellungnahme oder begründet, weshalb sie dies nicht tut. 

Handelt es sich bei einem oder mehreren Instituten, für das bzw. die eine 

oder mehrere Systemrisikopufferquoten gelten, um ein 

Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat 

niedergelassenen Mutterunternehmens, so berücksichtigten der ESRB 

und die Kommission in ihren Stellungnahmen auch, ob die Anwendung 

einer Systemrisikopufferquote oder von Systemrisikopufferquoten auf 

diese Institute für angemessen gehalten wird. 
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Im Falle unterschiedlicher Auffassungen der Behörden des 

Tochterunternehmens und des Mutterunternehmens kann in Bezug auf 

die für das betreffende Institut geltende Systemrisikopufferquote oder 

geltenden Systemrisikopufferquoten und im Falle einer negativen 

Stellungnahme sowohl der Kommission als auch des ESRB die 

zuständige Behörde oder gegebenenfalls die benannte Behörde die 

Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an 

die EBA verweisen und diese um Unterstützung bitten. Die Entscheidung 

über die Festsetzung der Systemrisikopufferquote oder -quoten für diese 

Risikopositionen wird ausgesetzt, bis die EBA einen Beschluss gefasst 

hat. 

Für die Zwecke dieses Absatzes wird die Anerkennung einer von einem 

anderen Mitgliedstaat gemäß Artikel 134 festgesetzten 

Systemrisikopufferquote nicht auf den in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannten Schwellenwert angerechnet. 
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(12) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote 

oder von Systemrisikopufferquoten für eine der Risikopositionen oder für 

eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5, für die ein oder 

mehrere Systemrisikopuffer gelten, zu einer kombinierten 

Systemrisikopufferquote von über 5 % für jedwede dieser 

Risikopositionen, so holt die zuständige Behörde oder gegebenenfalls die 

benannte Behörde vor der Umsetzung eines Systemrisikopuffers die 

Genehmigung der Kommission ein. 

Der ESRB legt der Kommission binnen sechs Wochen nach Eingang der 

Anzeige gemäß Absatz 9 des vorliegenden Artikels eine Stellungnahme 

dazu vor, ob er den Systemrisikopuffer für angemessen hält. Im Einklang 

mit Artikel 16a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die 

EBA der Kommission binnen sechs Wochen nach Erhalt dieser Anzeige 

ebenfalls eine Stellungnahme zu diesem Systemrisikopuffer vorlegen. 
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Die Kommission erlässt unter Berücksichtigung der Bewertung des 

ESRB und gegebenenfalls der EBA und wenn sie sich davon überzeugt 

hat, dass die Pflicht zum Vorhalten einer Systemrisikopufferquote oder 

von Systemrisikopufferquoten keine unverhältnismäßigen nachteiligen 

Auswirkungen für die Gesamtheit oder Teile des Finanzsystems anderer 

Mitgliedstaaten oder für das Finanzsystem der Union insgesamt in Form 

oder durch Schaffung eines Hindernisses für das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts nach sich zieht, binnen drei Monaten 

nach Eingang der Anzeige gemäß Absatz 9 einen Rechtsakt, mit dem die 

zuständige Behörde oder gegebenenfalls die benannte Behörde 

ermächtigt wird, die vorgeschlagene Maßnahme zu ergreifen. 

Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes wird die Anerkennung einer 

von einem anderen Mitgliedstaat gemäß Artikel 134 festgesetzten 

Systemrisikopufferquote nicht auf den in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannten Schwellenwert angerechnet.“ 
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46. Artikel 142 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) einen Plan und einen Zeitplan für die Erhöhung der Eigenmittel, um die 

kombinierte Kapitalpufferanforderung oder gegebenenfalls die 

Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote vollständig zu 

erfüllen,“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die zuständige Behörde bewertet den Kapitalerhaltungsplan und billigt 

ihn nur, wenn sie der Auffassung ist, dass durch die Umsetzung des Plans 

sehr wahrscheinlich genügend Kapital erhalten oder aufgenommen wird, 

damit das Institut die kombinierte Kapitalpufferanforderung oder 

gegebenenfalls die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

innerhalb des von der zuständigen Behörde als angemessen erachteten 

Zeitraums erfüllen kann.“ 

c) Absatz 4 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) sie übt ihre Befugnisse nach Artikel 102 aus, um strengere 

Ausschüttungsbeschränkungen als nach Artikel 141 und gegebenenfalls 

Artikel 141b verlangt zu verhängen.“ 
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47. Artikel 161 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2016 die gemäß 

Artikel 91 Absatz 9 erzielten Ergebnisse, einschließlich einer 

Prüfung der Eignung des Vergleichs der Maßnahmen zur 

Förderung der Diversität, unter Berücksichtigung aller 

einschlägigen Entwicklungen auf Unionsebene und 

internationaler Ebene, erstellt einen Bericht darüber und legt 

diesen – gegebenenfalls zusammen mit geeigneten 

Gesetzgebungsvorschlägen – dem Europäischen Parlament und 

dem Rat vor.“ 

▌ 

Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum ... [18 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die 

Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [18 Monate + 1 Tag nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] an. 
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Die Mitgliedstaaten wenden jedoch die Vorschriften, die erforderlich sind, um den in 

Artikel 1 Nummern 9 und 13 dargelegten Änderungen nachzukommen, ab dem ... 

[30 Monate + 1 Tag nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] an. 

Abweichend von Unterabsatz 3 wenden die Mitgliedstaaten die Vorschriften, die 

erforderlich sind, um den in Artikel 1 Nummer 13 der vorliegenden Richtlinie 

dargelegten Änderungen in Bezug auf die Artikel 48k und 48l der Richtlinie 

2013/36/EU nachzukommen, ab dem ... [18 Monate + 1 Tag nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] an, und wenden die Vorschriften, die erforderlich sind, um den 

in Artikel 1 Nummer 9 der vorliegenden Richtlinie dargelegten Änderungen in 

Bezug auf Artikel 21c Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU nachzukommen, ab dem 

... [24 Monate + 1 Tag nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 1 Nummer 44 Buchstabe c und Nummer 45 Buchstabe c gelten ab dem ... [20 Tage 

nach Inkrafttreten dieser Richtlinie]. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0363
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften 
für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das 
operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze 
(Output-Floor)
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das 
Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle 
Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor) 
(COM(2021)0664 – C9-0397/2021 – 2021/0342(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0664),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0397/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 24. März 
20221,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. März 20222,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 6. Dezember 2023 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 

                                                
1 ABl. C 233 vom 16.6.2022, S. 14.
2 ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 40.
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die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0030/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2.  nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis, die 
im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) veröffentlicht wird; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0342 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das 
Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das 
Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —  

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
1 ABl. C 233 vom 16.6.2022, S. 14. 
2 ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 40. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Als Reaktion auf die weltweite Finanzkrise von 2008/2009 leitete die Union eine umfassende 

Reform des Aufsichtsrahmens für Institute im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates4 ein, um die Resilienz des Bankensektors der Union zu 

erhöhen. Zu den Hauptelementen der Reform gehörte die Umsetzung der 2010 vom Basler 

Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) vereinbarten 

internationalen Standards, insbesondere der sogenannten „Basel-III-Reform“ und der daraus 

resultierenden Basel-III-Standards. Dank dieser Reform war der Bankensektor der Union bei 

Einsetzen der COVID-19-Krise in resilienter Verfassung. Doch wenngleich die 

Eigenkapitalausstattung der Institute in der Union inzwischen insgesamt zufriedenstellend ist, 

müssen einige der Probleme, die infolge der weltweiten Finanzkrise festgestellt wurden, noch 

angegangen werden. 

(2) Um diese Probleme anzugehen, Rechtssicherheit zu schaffen und das Engagement der Union 

gegenüber ihren internationalen Partnern innerhalb der G20 zum Ausdruck zu bringen, ist es von 

größter Bedeutung, die noch ausstehenden Elemente der 2017 vereinbarten Basel-III-Reform 

(„endgültiger Basel-III-Rahmen“) getreu in Unionsrecht umzusetzen. Zugleich sollte bei der 

Umsetzung vermieden werden, dass sich die Eigenkapitalanforderungen für das Bankensystem 

der Union insgesamt signifikant erhöhen, und sollte den Besonderheiten der Unionswirtschaft 

Rechnung getragen werden. Nach Möglichkeit sollten übergangsweise Anpassungen der 

internationalen Standards zur Anwendung kommen. Die Umsetzung sollte Wettbewerbsnachteile 

für Institute in der Union vermeiden helfen, insbesondere im Bereich der Handelstätigkeiten, in 

dem diese Institute mit internationalen Konkurrenten im direkten Wettbewerb stehen. 

                                                 
4 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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Zudem schließt die Union mit der Umsetzung des endgültigen Basel-III-Rahmens einen 

zehnjährigen Reformprozess ab. In diesem Zusammenhang sollte die Union eine 

Gesamtbewertung ihres Bankensystems vornehmen und dabei alle relevanten Dimensionen 

berücksichtigen. Die Kommission sollte beauftragt werden, eine ganzheitliche Überprüfung 

des Rahmens für aufsichtliche und rechtliche Anforderungen vorzunehmen. Bei dieser 

Überprüfung sollte den verschiedenen Arten von Unternehmensformen, Strukturen und 

Geschäftsmodellen in der gesamten Union Rechnung getragen werden. Bei dieser 

Überprüfung sollten auch die Umsetzung der Eigenmitteluntergrenze als Teil der 

aufsichtlichen Vorschriften über Eigenkapital und Liquidität sowie ihr Anwendungsgrad 

berücksichtigt werden. Bei der Überprüfung sollte bewertet werden, ob die 

Eigenmitteluntergrenze und ihr Anwendungsgrad einen angemessenen Einlegerschutz 

sicherstellen und die Finanzstabilität in der Union gewährleisten, wobei sowohl die 

Entwicklungen in der gesamten Union als auch die Entwicklungen in der Bankenunion in all 

ihren Dimensionen zu berücksichtigen sind. In diesem Zusammenhang beachtet die 

Kommission gebührend die entsprechenden Erklärungen und Schlussfolgerungen des 

Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates zur Bankenunion.  
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(3) Am 27. Juni 2023 verpflichtete sich die Kommission, eine ganzheitliche, faire und 

ausgewogene Bewertung des Zustands des Bankensystems und der geltenden Regulierungs- 

und Aufsichtsrahmen im Binnenmarkt vorzunehmen. Dabei wird sie die Auswirkungen der 

mit der vorliegenden Verordnung an der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgenommenen 

Änderungen sowie des Zustands der Bankenunion in all ihren Dimensionen berücksichtigen. 

Unter anderem wird die Kommission die Umsetzung der Eigenmitteluntergrenze, 

einschließlich ihres Anwendungsgrads, untersuchen. Sie wird diese Bewertung auf der 

Grundlage von Beiträgen der durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde, EBA) sowie der Europäischen Zentralbank und des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus vornehmen und interessierte Akteure konsultieren, um sicherzustellen, 

dass die verschiedenen Perspektiven angemessen berücksichtigt werden. Die Kommission wird 

gegebenenfalls auf der Grundlage dieses Berichts einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen.  

                                                 
5 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 

2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 
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(4) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 können Institute ihre Eigenmittelanforderungen 

entweder anhand von Standardansätzen oder anhand von auf einem internen Modell beruhenden 

Ansätzen berechnen. Bei Standardansätzen müssen Institute die Eigenmittelanforderungen 

anhand fester Parameter berechnen, die auf vergleichsweise konservativen Annahmen beruhen 

und in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt sind. Auf einem internen Modell beruhende 

Ansätze, die von den zuständigen Behörden zu genehmigen sind, ermöglichen es Instituten, die 

meisten oder alle für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen erforderlichen Parameter 

selbst zu schätzen. Im Dezember 2017 beschloss der BCBS die Einführung einer aggregierten 

Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor). Grundlage für diese Entscheidung war eine infolge der 

weltweiten Finanzkrise von 2008/2009 durchgeführte Analyse, die zeigte, dass interne Modelle 

die Risiken von Instituten, insbesondere bei bestimmten Arten von Risikopositionen und 

Risiken, tendenziell unterschätzen und daher tendenziell unzureichende 

Eigenmittelanforderungen ergeben. Verglichen mit anhand der Standardansätze berechneten 

Eigenmittelanforderungen ergeben interne Modelle für dieselben Risikopositionen im 

Durchschnitt niedrigere Eigenmittelanforderungen. 
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(5) Die Eigenmitteluntergrenze gehört zu den Kernmaßnahmen der Basel-III-Reform. Sie zielt 

darauf ab, die bei internen Modellen entstehende unberechtigte Variabilität bei den 

Eigenmittelanforderungen und die übermäßige Eigenkapitalverringerung zu begrenzen, die ein 

Institut bei Verwendung interner Modelle gegenüber einem Institut, das die Standardansätze 

verwendet, erzielen kann. Indem eine Untergrenze für die mit internen Modellen von Instituten 

ermittelten Eigenmittelanforderungen in Höhe von 72,5 % der Eigenmittelanforderungen, die bei 

Verwendung der Standardansätze durch diese Institute gelten würden, festgelegt wird, begrenzt 

die Eigenmitteluntergrenze das Risiko übermäßiger Eigenkapitalverringerungen. Hierzu 

sollten Institute, welche interne Modelle verwenden, zwei Gruppen von 

Gesamteigenmittelanforderungen errechnen, wobei jede Gruppe alle Eigenmittelanforderungen 

ohne doppelte Zählung aggregieren sollte. Durch die getreue Umsetzung der 

Eigenmitteluntergrenze würden die Kapitalquoten von Instituten vergleichbarer, die 

Glaubwürdigkeit interner Modelle wiederhergestellt und Wettbewerbsgleichheit zwischen 

Instituten, die ihre Eigenmittelanforderungen anhand unterschiedlicher Ansätze berechnen, 

sichergestellt. 

(6) Um sicherzustellen, dass Eigenmittel angemessen verteilt werden und im Bedarfsfall für den 

Schutz von Ersparnissen zur Verfügung stehen, sollte die Eigenmitteluntergrenze auf allen 

Konsolidierungsebenen gelten, es sei denn, ein Mitgliedstaat ist der Auffassung, dass dieses 

Ziel auf andere Weise wirksam erreicht werden kann, insbesondere im Hinblick auf Gruppen, 

wie etwa genossenschaftliche Gruppen mit einer Zentralorganisation und zugeordneten 

Instituten in diesem Mitgliedstaat. In solchen Fällen sollte ein Mitgliedstaat beschließen 

können, die Eigenmitteluntergrenze auf Einzel- oder teilkonsolidierter Basis nicht auf 

Institute in diesem Mitgliedstaat anzuwenden, sofern das Mutterinstitut dieser Institute in 

diesem Mitgliedstaat die Eigenmitteluntergrenze auf Basis seiner konsolidierten Lage auf der 

höchsten Konsolidierungsebene in diesem Mitgliedstaat einhält.  
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(7) Der BCBS hat festgestellt, dass der derzeitige Standardansatz für Kreditrisiken (Standardised 

Approach for credit risk, SA-CR) in einer Reihe von Bereichen nicht risikosensitiv genug ist, 

was zu ungenauen oder unangemessenen – entweder zu hohen oder zu niedrigen – Messungen 

des Kreditrisikos und damit der Eigenmittelanforderungen führt. Die Bestimmungen zum SA-CR 

sollten daher überarbeitet werden, um die Risikosensitivität dieses Ansatzes in mehreren 

entscheidenden Punkten zu erhöhen. 

(8) In Bezug auf beurteilte Risikopositionen (Risikopositionen, für die ein Rating vorliegt) 

gegenüber anderen Instituten sollten einige risikogewichteten Positionsbeträge gemäß den Basel-

III-Standards neu kalibriert werden. Darüber hinaus sollte die Risikogewichtung unbeurteilter 

Risikopositionen gegenüber Instituten granularer gestaltet und vom anwendbaren Risikogewicht 

für den Zentralstaat des Mitgliedstaats, in dem das kreditnehmende Institut niedergelassen ist, 

entkoppelt werden, da eine implizite staatliche Unterstützung für solche Institute nicht mehr 

angenommen werden sollte. 
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(9) In Bezug auf aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende Risikopositionen und aufsichtlich 

gleichgestellte durch Schuldtitel gebildete Risikopositionen sowie auf 

Beteiligungsrisikopositionen ist eine granularere und strengere Risikogewichtung notwendig, um 

das höhere Verlustrisiko bei aus nachrangigen Schuldtiteln bestehenden Risikopositionen und 

Beteiligungsrisikopositionen im Vergleich zu durch Schuldtitel gebildeten Risikopositionen 

widerzuspiegeln und Aufsichtsarbitrage zwischen  Anlagebuch und Handelsbuch zu 

unterbinden. Institute in der Union halten langjährige strategische Kapitalbeteiligungen an 

Finanz- und Nichtfinanzunternehmen. Da sich das Standard-Risikogewicht für 

Beteiligungsrisikopositionen während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren erhöht, sollten 

bestehende strategische Kapitalbeteiligungen an Unternehmen und bestimmten 

Versicherungsunternehmen, die unter der Kontrolle oder dem maßgeblichen Einfluss des 

Instituts stehen, Bestandsschutz erhalten, um disruptive Auswirkungen zu vermeiden und die 

Rolle von Instituten in der Union als langjährige strategische Eigenkapitalgeber zu wahren. 

Angesichts der aufsichtsrechtlichen Schutzvorkehrungen und der vorhandenen Beaufsichtigung 

sollte zur Förderung der ▌Integration des Finanzsektors ▌die derzeitige Regelung für 

Kapitalbeteiligungen an anderen Instituten, die derselben Gruppe angehören oder unter dasselbe 

institutsbezogene Sicherungssystem fallen, beibehalten werden. Darüber hinaus sollten zwecks 

Stärkung privater und öffentlicher Initiativen zur Bereitstellung langfristigen Eigenkapitals für 

nicht börsennotierte Unionsunternehmen Investitionen, die direkt oder indirekt, z. B. über 

Risikokapitalgesellschaften, getätigt werden, nicht als spekulativ betrachtet werden, wenn die 

Geschäftsleitung diese Investitionen mit der festen Absicht eingeht, mindestens drei Jahre an 

ihnen festzuhalten. 
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(10) Um bestimmte Wirtschaftssektoren zu fördern, sehen die Basel-III-Standards einen 

Ermessensspielraum der zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufsichtsaufgaben vor, der es Instituten ermöglicht, innerhalb gewisser Grenzen eine günstigere 

Behandlung von Kapitalbeteiligungen anzuwenden, die im Rahmen staatlicher Programme 

erworben werden, bei denen erhebliche Subventionen für den Erwerb der Beteiligungen gewährt 

werden und die Kapitalbeteiligungen einer staatlichen Überwachung und Beschränkungen 

unterliegen. Die Umsetzung dieses Ermessensspielraums in Unionsrecht sollte auch dazu 

beitragen, langfristige Kapitalbeteiligungen zu fördern. 

(11) Unternehmensdarlehen werden in der Union vorwiegend von Instituten bereitgestellt, die ihre 

Eigenmittelanforderungen anhand des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes 

(Internal Ratings Based Approach, „IRB-Ansatz“) für das Kreditrisiko berechnen. Mit der 

Einführung der Eigenmitteluntergrenze werden diese Institute ebenfalls den SA-CR anwenden 

müssen, der Bonitätsbeurteilungen benannter externer Ratingagenturen (external credit 

assessment institutions, ECAI) heranzieht, um die Bonität des kreditnehmenden Unternehmens 

zu ermitteln. Die Zuordnung zwischen externen Ratings und für beurteilte Unternehmen 

geltenden risikogewichteten Positionsbeträgen sollte granularer sein, damit diese Zuordnung im 

Einklang mit einschlägigen internationalen Standards steht. 
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(12) Die meisten Unionsunternehmen streben jedoch keine externen Bonitätsbeurteilungen an ▌. 

Um disruptive Auswirkungen auf die Kreditvergabe der Banken an unbeurteilte Unternehmen zu 

vermeiden und genügend Zeit für öffentliche oder private Initiativen zur höheren Abdeckung im 

Bereich externer Bonitätsbeurteilungen zu lassen, muss ein Übergangszeitraum ▌vorgesehen 

werden. Während dieses Übergangszeitraums sollten Institute, die den IRB-Ansatz anwenden, 

die Möglichkeit haben, bei der Berechnung ihrer Eigenmitteluntergrenze auf ihre 

Risikopositionen der Stufe „Investment Grade“ gegenüber unbeurteilten Unternehmen eine 

günstigere Behandlung anzuwenden, während zugleich Initiativen zur Förderung einer breiten 

Verwendung von Bonitätsbeurteilungen auf den Weg gebracht werden sollten. Jegliche 

Verlängerung des Übergangszeitraums sollte begründet und auf höchstens vier Jahre 

begrenzt sein.  
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(13) Nach Ablauf des Übergangszeitraums sollten Institute in der Lage sein, die 

Eigenmittelanforderungen für einen erheblichen Teil ihrer Risikopositionen gegenüber 

Unternehmen anhand der Ratings benannter ECAI zu berechnen. Die EBA, die durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates6 errichtete 

Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 

und die betriebliche Altersversorgung – European Insurance and Occupational Pensions 

Authority, EIOPA) und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde – European Securities and Markets Authority, 

ESMA) (zusammen „Europäische Aufsichtsbehörden“) sollten die Inanspruchnahme der 

Übergangsregelung überwachen und relevante Entwicklungen und Trends auf dem ECAI-

Markt, Hindernisse für die Verfügbarkeit von Bonitätsbeurteilungen benannter ECAI, 

insbesondere für Unternehmen, sowie mögliche Maßnahmen zum Abbau dieser Hindernisse 

prüfen. 

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 

2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für 
das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 
vom 15.12.2010, S. 48). 

7 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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 Der Übergangszeitraum sollte genutzt werden, um die Verfügbarkeit von Ratings für 

Unionsunternehmen erheblich auszuweiten. Zu diesem Zweck sollten über das derzeit 

bestehende Ratingökosystem hinausgehende Ratinglösungen entwickelt werden, um 

insbesondere für größere Unionsunternehmen Anreize zu schaffen, sich extern beurteilen zu 

lassen. Zusätzlich zu den positiven externen Effekten, die sich aus dem Ratingprozess ergeben, 

wird eine breitere Ratingabdeckung unter anderem die Kapitalmarktunion fördern. Um dieses 

Ziel zu erreichen, müssen die Anforderungen im Zusammenhang mit externen 

Bonitätsbeurteilungen oder die Einrichtung zusätzlicher Institute, die solche Beurteilungen 

vornehmen, geprüft werden, was mit einem erheblichen Umsetzungsaufwand verbunden sein 

könnte. Die Mitgliedstaaten sollten in enger Zusammenarbeit mit ihren Zentralbanken 

bewerten, ob ein Antrag auf Anerkennung ihrer Zentralbank als ECAI gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates8 und die 

Bereitstellung von Unternehmensratings durch die Zentralbank für die Zwecke der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wünschenswert sein könnten, um eine höhere Abdeckung im 

Bereich externer Ratings zu erreichen.  

                                                 
8 Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1). 
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(14) Für durch Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen und durch Gewerbeimmobilien 

besicherte Risikopositionen ▌hat der BCBS risikosensitivere Ansätze entwickelt, um die 

verschiedenen Finanzierungsmodelle und Bauphasen besser widerzuspiegeln. 

(15) Die weltweite Finanzkrise von 2008/2009 hat eine Reihe von Schwachstellen in der derzeitigen 

Behandlung von durch Wohnimmobilien besicherten Risikopositionen und durch 

Gewerbeimmobilien besicherten Risikopositionen im Rahmen des Standardansatzes 

offengelegt. Diese Schwachstellen wurden in den Basel-III-Standards behoben. Mit den Basel-

III-Standards wird zwischen Risikopositionen, bei denen die Rückzahlung wesentlich von den 

durch die Immobilie generierten Zahlungsströmen abhängt, und Risikopositionen, bei denen 

dies nicht der Fall ist, unterschieden. Erstere sollten einer speziellen Risikogewichtung 

unterliegen, um das mit diesen Risikopositionen verbundene Risiko genauer abzubilden, aber 

auch um eine bessere Übereinstimmung mit der Behandlung einnahmengenerierender 

Immobilien im Rahmen des IRB-Ansatzes herzustellen. 
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(16) Bei durch Wohnimmobilien besicherten Risikopositionen ▌und durch Gewerbeimmobilien 

besicherten Risikopositionen sollte der ▌Kreditsplitting-Ansatz beibehalten werden, da dieser 

Ansatz der Art des Kreditnehmers Rechnung trägt und die risikomindernden Auswirkungen der 

Immobiliensicherheit bei den anwendbaren risikogewichteten Positionsbeträgen selbst im Fall 

von Risikopositionen mit hohen Beleihungsquoten widerspiegelt. Der Kreditsplitting-Ansatz 

sollte jedoch gemäß den Basel-III-Standards angepasst werden, da er bei bestimmten 

Grundpfandrechten mit sehr niedrigen Beleihungsquoten für zu konservativ befunden wurde. 
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(17) Um sicherzustellen, dass sich die Auswirkungen der Eigenmitteluntergrenze auf die Vergabe 

risikoarmer Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien durch Institute, die den IRB-Ansatz 

verwenden, über einen ausreichend langen Zeitraum verteilen und um dadurch Verwerfungen bei 

dieser Art von Darlehen zu vermeiden, die durch unvermittelte Anstiege der 

Eigenmittelanforderungen verursacht werden könnten, muss eine spezielle Übergangsregelung 

vorgesehen werden. Für die Dauer des Übergangszeitraums sollten Institute, die den IRB-

Ansatz verwenden, bei der Berechnung der Eigenmitteluntergrenze die Möglichkeit haben, auf 

den Teil ihrer Risikopositionen ▌, der im Rahmen des SA-CR ▌durch ein Grundpfandrecht auf 

Wohnimmobilien besichert ist, ein niedrigeres Risikogewicht anzuwenden. Um sicherzustellen, 

dass die Übergangsregelung nur für Risikopositionen aus risikoarmen Grundpfandrechten zur 

Verfügung steht, sollten geeignete Anerkennungsfähigkeitskriterien festgelegt werden, die auf 

den etablierten Konzepten beruhen, die im Rahmen des SA-CR verwendet werden. Die 

Erfüllung dieser Kriterien sollte von den zuständigen Behörden überprüft werden. Aufgrund der 

möglichen Unterschiede zwischen den Wohnimmobilienmärkten der Mitgliedstaaten sollte die 

Entscheidung darüber, ob die Übergangsregelung angewandt wird, den einzelnen 

Mitgliedstaaten überlassen werden. Die Nutzung der Übergangsregelung sollte von der EBA 

überwacht werden. Jegliche Verlängerung des Übergangszeitraums sollte begründet und auf 

höchstens vier Jahre begrenzt sein. 
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(18) Aufgrund der mangelnden Klarheit und der Risikosensitivität der derzeitigen Behandlung 

spekulativer Immobilienfinanzierungen werden die Eigenmittelanforderungen für diese 

Risikopositionen oft für zu hoch oder zu niedrig erachtet. Diese Behandlung sollte deshalb durch 

eine spezielle Behandlung für Risikopositionen aus Grunderwerb, Erschließung und Bau ersetzt 

werden, die Darlehen an Unternehmen oder Zweckgesellschaften zur Finanzierung jeglicher 

Arten von Grunderwerb für Erschließungs- und Bauzwecke oder für die Erschließung und den 

Bau jeglicher Arten von Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien umfassen. 

(19) Es ist wichtig, die Auswirkungen zyklischer Effekte auf die Bewertung der als Sicherheit für ein 

Darlehen dienenden Immobilien zu mindern und die Eigenmittelanforderungen für 

Grundpfandrechte stabiler zu halten. Im Fall einer Neubewertung, die über dem Wert zum 

Zeitpunkt der Gewährung des Darlehens liegt, sollte der für Aufsichtszwecke anerkannte Wert 

einer Immobilie ▌daher, sofern ausreichende Daten vorliegen, den über einen ausreichend 

langen Zeitraum gemessenen Durchschnittswert einer vergleichbaren Immobilie nicht 

übersteigen, es sei denn, der Wert der betreffenden Immobilie wird durch Veränderungen an der 

Immobilie eindeutig erhöht. Um ungewollte Folgen für das Funktionieren der Märkte für 

gedeckte Schuldverschreibungen zu vermeiden, sollten die zuständigen Behörden Instituten 

gestatten können, Immobilien regelmäßig neu zu bewerten, ohne diese Obergrenzen für 

Wertsteigerungen anzuwenden. Veränderungen, die die Energiebilanz von Gebäuden und 

Wohneinheiten oder ihre Resilienz, ihren Schutz und ihre Anpassung hinsichtlich physischer 

Risiken verbessern, könnten als Wertsteigerung der Immobilie betrachtet werden. 
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(20) Das Spezialfinanzierungsgeschäft wird in der Regel mit als Kreditnehmern fungierenden 

Zweckgesellschaften betrieben, für die die Kapitalrendite die primäre Rückzahlungsquelle für 

die erhaltene Finanzierung ist. Spezialfinanzierungsvereinbarungen verleihen dem Kreditgeber 

erhebliche Kontrolle über die finanzierten Vermögenswerte, während die primäre 

Rückzahlungsquelle für die Verpflichtung die durch diese Vermögenswerte generierten 

Einnahmen sind. Um das damit einhergehende Risiko genauer abzubilden, sollte diese Form der 

Kreditvergabe daher spezifischen Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko unterliegen. Im 

Einklang mit den ▌Basel-III-Standards für die Zuweisung von risikogewichteten 

Positionsbeträgen für Spezialfinanzierungsrisikopositionen sollte im Rahmen des SA-CR eine 

spezielle Risikopositionsklasse „Spezialfinanzierungen“ eingeführt werden, um eine bessere 

Übereinstimmung mit der bereits bestehenden spezifischen Behandlung von 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen im Rahmen des IRB-Ansatzes zu erreichen. Für 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen sollte eine spezielle Behandlung eingeführt werden, wobei 

zwischen „Projektfinanzierung“, „Objektfinanzierung“ und „Rohstoffhandelsfinanzierung“ 

unterschieden werden sollte, um die inhärenten Risiken dieser Unterklassen der 

Risikopositionsklasse „Spezialfinanzierungen“ besser abzubilden. ▌  
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(21) Wenngleich die in den Basel-III-Standards festgelegte neue Behandlung unbeurteilter 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen im Rahmen des Standardansatzes granularer ist als die 

derzeitige Standardbehandlung von Risikopositionen gegenüber Unternehmen ▌, ist erstere doch 

nicht risikosensitiv genug, um die Auswirkungen der umfassenden Absicherungspakete und 

Sicherheiten widerspiegeln zu können, die in der Union üblicherweise mit diesen 

Risikopositionen verbunden sind, und die Kreditgeber in die Lage versetzen, die künftigen 

Zahlungsströme, die während der Lebensdauer des Projekts oder des Vermögenswerts generiert 

werden sollen, zu kontrollieren. Wegen der mangelnden Abdeckung im Bereich externer Ratings 

für Spezialfinanzierungsrisikopositionen in der Union könnte diese neue Behandlung für 

Institute auch Anreize schaffen, bestimmte Projekte nicht mehr zu finanzieren oder höhere 

Risiken bei ansonsten ähnlich behandelten Risikopositionen einzugehen, die andere 

Risikoprofile aufweisen. In Anbetracht der Tatsache, dass die 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen zumeist von Instituten finanziert werden, die den IRB-

Ansatz verwenden und über interne Modelle für diese Risikopositionen verfügen, könnten die 

Auswirkungen bei Risikopositionen des Typs Objektfinanzierung, bei denen ein Risiko der 

Einstellung der betreffenden Tätigkeiten bestehen könnte, im besonderen Kontext der 

Anwendung der Eigenmitteluntergrenze besonders signifikant ausfallen. Um unbeabsichtigte 

Folgen der mangelnden Risikosensitivität in den Basel-III-Standards für unbeurteilte 

Risikopositionen des Typs Objektfinanzierung zu vermeiden, sollte für Risikopositionen des 

Typs Objektfinanzierung übergangsweise ein geringeres Risikogewicht gelten, wenn sie eine 

Reihe von Kriterien erfüllen, die ihr Risikoprofil auf Standards senken, die hoher Qualität 

entsprechen und mit einem umsichtigen und konservativen Management finanzieller Risiken 

vereinbar sind. Diese Übergangsregelung sollte in einem Bericht der EBA bewertet werden.  
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(22) Die Einstufung von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft im Rahmen des SA-CR und des 

IRB-Ansatzes sollte weiter angeglichen werden, um eine übereinstimmende Anwendung der 

entsprechenden risikogewichteten Positionsbeträge auf denselben Satz von Risikopositionen 

sicherzustellen. Im Einklang mit den Basel-III-Standards sollten Vorschriften für eine 

differenzierte Behandlung revolvierender Risikopositionen aus dem Mengengeschäft festgelegt 

werden, die im Hinblick auf die Rückzahlung oder Nutzung bestimmte Bedingungen erfüllen, 

die ihr Risikoprofil senken können. Diese Risikopositionen sollten als Transaktoren-

Risikopositionen definiert werden. Risikopositionen gegenüber einer oder mehreren natürlichen 

Personen, die nicht alle Bedingungen für eine Einstufung als Risikopositionen aus dem 

Mengengeschäft erfüllen, sollte im Rahmen des SA-CR ein Risikogewicht von 100 % 

zugewiesen werden. 

(23) Mit den Basel-III-Standards wird im SA-CR für bedingungslos kündbare Zusagen ein 

Kreditumrechnungsfaktor von 10 % eingeführt. Dies dürfte erhebliche Auswirkungen auf 

Schuldner haben, die bei saisonalen Schwankungen in ihrem Geschäftsbetrieb oder bei 

unerwarteten kurzfristigen Veränderungen ihres Betriebskapitalbedarfs, insbesondere während 

der Erholung von der COVID-19-Pandemie, auf die Flexibilität von bedingungslos kündbaren 

Zusagen angewiesen sind. Deshalb ist es angemessen, einen Übergangszeitraum vorzusehen, in 

dem Institute auf ihre bedingungslos kündbaren Zusagen weiterhin einen niedrigeren 

Kreditumrechnungsfaktor ▌anwenden können sollten, und anschließend zu bewerten, ob eine 

mögliche schrittweise Anhebung der anwendbaren Kreditumrechnungsfaktoren angezeigt ist, um 

Instituten die Möglichkeit zu geben, ihre operativen Verfahren und Produkte anzupassen, ohne 

die Verfügbarkeit von Krediten für Schuldner der Institute zu beeinträchtigen. ▌  
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(24) Instituten sollte eine Schlüsselrolle dabei zukommen, einen Beitrag zur Erholung von der 

COVID-19-Pandemie zu leisten, auch indem sie zuverlässigen Schuldnern, die 

Schwierigkeiten haben oder haben werden, ihren finanziellen Verpflichtungen 

nachzukommen, proaktive Umschuldungsmaßnahmen anbieten. In diesem Zusammenhang 

sollten sich Institute nicht durch eine potenzielle und ungerechtfertigte Einstufung von 

Gegenparteien als ausgefallen entmutigen lassen, Schuldnern wesentliche Zugeständnisse 

anzubieten, wenn sie dies für angemessen halten und wenn diese Zugeständnisse die 

Wahrscheinlichkeit wiederherstellen könnten, dass diese Schuldner den Rest ihrer Schulden 

begleichen. Bei der Ausarbeitung von Leitlinien für die Definition des Ausfalls eines 

Schuldners oder einer Kreditfazilität sollte die EBA gebührend berücksichtigen, ob Instituten 

eine angemessene Flexibilität eingeräumt werden muss. 

(25) Die weltweite Finanzkrise von 2008/2009 hat offengelegt, dass Institute den IRB-Ansatz in 

manchen Fällen auch für Portfolios verwendet haben, die wegen mangelnder Daten nicht für eine 

Modellierung geeignet sind, was nachteilige Folgen für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse 

▌hatte. Deshalb ist es angemessen, Institute nicht dazu zu verpflichten, den IRB-Ansatz für all 

ihre Risikopositionen zu verwenden, und die Ausweitungsanforderung auf der Ebene der 

Risikopositionsklassen anzuwenden. Außerdem ist es angemessen, die Verwendung des IRB-

Ansatzes für Risikopositionsklassen, bei denen eine belastbare Modellierung schwieriger ist, 

einzuschränken, um die Vergleichbarkeit und Belastbarkeit der Eigenmittelanforderungen für 

das Kreditrisiko im Rahmen des IRB-Ansatzes zu verbessern. 
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(26) Risikopositionen von Instituten gegenüber anderen Instituten, anderen Unternehmen der 

Finanzbranche und Großunternehmen weisen in der Regel geringe Ausfallquoten auf. Bei 

solchen Portfolios mit wenigen Ausfällen ist es für Institute schwierig, für ▌die Verlustquote bei 

Ausfall (loss given default, LGD) ▌zuverlässige Schätzungen zu erhalten, da die Zahl der 

verzeichneten Ausfälle in diesen Portfolios nicht ausreicht. Diese Schwierigkeit hat dazu geführt, 

dass bei der Höhe des geschätzten Risikos eine unerwünschte Streuung zwischen Instituten 

festzustellen ist. Institute sollten daher für diese Portfolios mit wenigen Ausfällen nicht interne 

Schätzungen der LGD, sondern vielmehr aufsichtsrechtliche LGD-Werte verwenden. 

(27) Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko im Hinblick auf 

Beteiligungsrisikopositionen anhand interner Modelle schätzen, stützen ihre Risikobewertung in 

aller Regel auf öffentlich zugängliche Daten, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 

sie für alle Institute gleichermaßen zugänglich sind. Unter diesen Umständen sind Unterschiede 

bei Eigenmittelanforderungen nicht zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass im Anlagebuch 

geführte Beteiligungsrisikopositionen nur einen sehr kleinen Bestandteil der Bilanz von 

Instituten bilden. Um die Vergleichbarkeit der Eigenmittelanforderungen von Instituten zu 

erhöhen und den aufsichtsrechtlichen Rahmen zu vereinfachen, sollten Institute ihre 

Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko im Hinblick auf Beteiligungsrisikopositionen 

daher anhand des SA-CR berechnen und sollte die Verwendung des IRB-Ansatzes für diesen 

Zweck nicht zulässig sein. 
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(28) Es sollte sichergestellt werden, dass die Schätzungen der Ausfallwahrscheinlichkeit, der LGD 

und der Kreditumrechnungsfaktoren für einzelne Risikopositionen von Instituten, die die 

Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko anhand interner Modelle berechnen dürfen, keine 

unangemessen niedrigen Werte erreichen. Deshalb ist es angemessen, Mindestwerte für eigene 

Schätzungen einzuführen und Institute dazu zu verpflichten, von ihren eigenen Risikoparameter-

Schätzungen und den Mindestwerten für diese eigenen Schätzungen den höheren Wert zu 

verwenden. Solche Mindestwerte für Risikoparameter („Input- -Mindestwerten“) sollten eine 

Garantie dafür darstellen, dass Eigenmittelanforderungen nicht unter ein dem Vorsichtsgebot 

entsprechendes Niveau absinken. Darüber hinaus sollten solche Input- -Mindestwerten das 

Modellrisiko mindern, das durch Faktoren wie fehlerhafte Modellspezifikationen, Messfehler 

und Datenbeschränkungen entsteht. Input- -Mindestwerten würden auch die Vergleichbarkeit der 

Kapitalquoten zwischen Instituten verbessern. Um diese Ergebnisse zu erzielen, sollten Input- -

Mindestwerten ausreichend konservativ kalibriert werden. 

(29) Allzu konservativ kalibrierte Input- -Mindestwerten könnten Institute davon abhalten, den IRB-

Ansatz und die damit verbundenen Risikomanagementstandards einzuführen. Auch könnten sich 

Institute dadurch veranlasst sehen, ihre Portfolios in Risikopositionen mit höherem Risiko 

umzuschichten, um die durch Input- -Mindestwerten auferlegten Restriktionen zu vermeiden. 

Um solche ungewollten Folgen zu vermeiden, sollten Input- -Mindestwerten bestimmte 

Risikomerkmale der zugrunde liegenden Risikopositionen angemessen widerspiegeln, 

insbesondere indem sie gegebenenfalls unterschiedliche Werte für verschiedene Arten von 

Risikopositionen annehmen. 
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(30) Spezialfinanzierungrisikopositionen weisen Risikomerkmale auf, die sich von jenen üblicher 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen unterscheiden. Daher ist es angemessen, einen 

Übergangszeitraum vorzusehen, in dem die für Spezialfinanzierungsrisikopositionen geltende 

LGD-Input-Mindestwert abgesenkt wird. Jegliche Verlängerung des Übergangszeitraums sollte 

begründet und auf höchstens vier Jahre begrenzt sein.  

(31) Gemäß den Basel-III-Standards sollte der IRB-Ansatz für die Risikopositionsklasse 

„Zentralstaaten und Zentralbanken“ aufgrund der Besonderheit der zugrunde liegenden 

Schuldner und der mit diesen verbundenen Risiken weitgehend unangetastet bleiben. 

Insbesondere sollten für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken keine 

Input- -Mindestwerten gelten. 

(32) Um einen übereinstimmenden Ansatz für alle Risikopositionen gegenüber regionalen und 

lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen sicherzustellen, sollte unabhängig sowohl 

von der Risikopositionsklasse „Zentralstaaten und Zentralbanken“ als auch von der 

Risikopositionsklasse „Institute“ zwei neue Risikopositionsklassen „regionale und lokale 

Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen“ geschaffen werden. Die Behandlung 

gleichgestellter Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 

und öffentlichen Stellen, die im Rahmen des SA-CR für eine Behandlung als Risikopositionen 

gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken infrage kämen, sollte diesen neuen 

Risikopositionsklassen im Rahmen des IRB-Ansatzes nicht zugewiesen werden und sollte 

keinen Input- -Mindestwerten unterliegen. Zudem sollten spezifische niedrigere Input- -

Mindestwerten im Rahmen des IRB-Ansatzes für nicht gleichgestellte Risikopositionen 

gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen kalibriert 

werden, um ihr Risikoprofil im Vergleich zu Risikopositionen gegenüber Unternehmen 

angemessen widerzuspiegeln. 
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(33) Es sollte klargestellt werden, wie die Wirkung einer Garantie bei einer garantierten 

Risikoposition anerkannt werden sollte, ▌die ▌im Rahmen des IRB-Ansatzes unter 

Verwendung eigener Schätzungen der Verlustquote LGD behandelt wird, wenn der 

Garantiegeber einer Risikopositionsart angehört, die im Rahmen des IRB-Ansatzes, aber ohne 

Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird. Insbesondere sollte die 

Verwendung des Substitutionsansatzes, bei dem die mit der zugrunde liegenden Risikoposition 

verbundenen Risikoparameter durch diejenigen des Garantiegebers ersetzt werden, oder einer 

Methode, bei der die Ausfallwahrscheinlichkeit oder LGD des zugrunde liegenden Schuldners 

anhand eines spezifischen Modellierungsansatzes angepasst wird, um der Wirkung der Garantie 

Rechnung zu tragen, nicht dazu führen, dass ein angepasstes Risikogewicht niedriger ist als das 

Risikogewicht, das für eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber 

gilt. Folglich sollte die Anerkennung der Garantie im Rahmen des IRB-Ansatzes im Fall, dass 

der Garantiegeber im Rahmen des SA-CR behandelt wird, im Allgemeinen dazu führen, dass der 

garantierten Risikoposition das SA-CR-Risikogewicht des Garantiegebers zugewiesen wird. 

▌ 
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(34) Gemäß dem endgültigen Basel-III-Rahmen ist ein Institut, das den IRB-Ansatz für eine 

Risikopositionsklasse eingeführt hat, nicht mehr verpflichtet, diesen Ansatz für alle 

Risikopositionen in seinem Anlagebuch einzuführen. Um Wettbewerbsgleichheit zwischen 

Instituten, die derzeit einige Risikopositionen im Rahmen des IRB-Ansatzes behandeln, und 

solchen, die dies nicht tun, sicherzustellen, sollte eine Übergangsregelung Instituten gestatten, 

im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens zu weniger anspruchsvollen Ansätzen 

zurückzukehren. Dieses Verfahren sollte es den zuständigen Behörden ermöglichen, Anträge 

auf Rückkehr zu einem weniger anspruchsvollen Ansatz, die mit Blick auf Aufsichtsarbitrage 

gestellt werden, abzulehnen. Für die Zwecke dieses Verfahrens sollte die alleinige Tatsache, 

dass die Rückkehr zu einem weniger anspruchsvollen Ansatz zu einer Verringerung der für 

die jeweiligen Risikopositionen ermittelten Eigenmittelanforderungen führt, nicht als 

ausreichend gelten, um einen Antrag aus Gründen der Aufsichtsarbitrage abzulehnen.  

(35) Im Zusammenhang mit der Beseitigung unberechtigter Variabilität bei 

Eigenmittelanforderungen sollten die bestehenden Diskontierungsvorschriften für künstliche 

Zahlungsströme überarbeitet werden, um unbeabsichtigte Folgen zu beseitigen. Die EBA 

sollte beauftragt werden, ihre Leitlinien für die Rückkehr zum Status „nicht ausgefallen“ zu 

überarbeiten.  
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(36) Die Einführung der Eigenmitteluntergrenze könnte erhebliche Auswirkungen auf die 

Eigenmittelanforderungen für Verbriefungspositionen haben, die von Instituten gehalten 

werden, die den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz für Verbriefungen oder den 

internen Bemessungsansatz verwenden. Obwohl solche Positionen im Vergleich zu anderen 

Risikopositionen im Allgemeinen gering sind, könnte die Einführung der 

Eigenmitteluntergrenze die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Verbriefungstransaktionen 

aufgrund eines nicht ausreichenden aufsichtlichen Nutzens der Risikoübertragung 

beeinträchtigen. Dies könnte der Fall sein, wenn die Entwicklung des Verbriefungsmarkts 

Teil des Aktionsplans für die Kapitalmarktunion ist, der in der Mitteilung der Kommission 

vom 24. September 2020 mit dem Titel „Eine Kapitalmarktunion für Menschen und 

Unternehmen – neuer Aktionsplan“ (im Folgenden „Aktionsplan zur Kapitalmarktunion“) 

dargelegt ist, und auch wenn originierende Institute unter Umständen verstärkt auf 

Verbriefungen zurückgreifen müssen, um ihre Portfolios aktiver zu verwalten, wenn sie an die 

Eigenmitteluntergrenze gebunden werden. Während eines Übergangszeitraums sollten 

Institute, die den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz für Verbriefungen oder den 

internen Bemessungsansatz verwenden, zur Berechnung ihrer Eigenmitteluntergrenze eine 

günstigere Behandlung ihrer risikogewichteten Positionsbeträge für Verbriefungspositionen 

unter Verwendung eines der beiden Ansätze anwenden können. Die EBA sollte der 

Kommission Bericht erstatten, ob die aufsichtliche Behandlung von 

Verbriefungstransaktionen möglicherweise überprüft werden muss, um die Risikosensitivität 

der aufsichtlichen Behandlung zu erhöhen.  
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(37) Mit der Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates9 wurde die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 geändert, um die 2019 vom  BCBS fertiggestellten Basel-III-

Standards für die grundlegende Überprüfung des Handelsbuchs (Basel III standards on the 

fundamental review of the trading book, „endgültige FRTB-Standards“) nur für Meldezwecke 

umzusetzen. Die Einführung verbindlicher Eigenmittelanforderungen auf Basis dieser Standards 

sollte im Wege eines gesonderten Gesetzgebungsvorschlags im Anschluss an die Bewertung 

ihrer Auswirkungen auf Institute in der Union erfolgen. 

(38) Die endgültigen FRTB-Standards in Bezug auf die Abgrenzung zwischen dem Handelsbuch 

und dem Anlagebuch sollten in Unionsrecht umgesetzt werden, da sie erhebliche 

Auswirkungen auf die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko haben. 

Im Einklang mit den Basel-III-Standards sollte die Umsetzung der 

Abgrenzungsanforderungen die Listen von Instrumenten umfassen, die dem Handelsbuch 

oder dem  Anlagebuch zuzuordnen sind, sowie die Ausnahmeregelung, die es Instituten 

gestattet, mit Genehmigung der zuständigen Behörde bestimmte Instrumente, die 

üblicherweise im Handelsbuch gehalten werden, einschließlich börsennotierter Aktien, dem  

Anlagebuch zuzuordnen, wenn Positionen in diesen Instrumenten nicht mit Handelsabsicht 

gehalten werden oder keine mit Handelsabsicht gehaltenen Positionen absichern.  

                                                 
9 Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die 
strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber 
zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, 
Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 
L 150 vom 7.6.2019, S. 1). 
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(39) Um eine erhebliche operationelle Belastung für Institute in der Union zu vermeiden, sollten 

alle Anforderungen zur Umsetzung der endgültigen FRTB-Standards zum Zweck der 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko denselben Geltungsbeginn 

haben. Daher sollte der Geltungsbeginn einer begrenzten Zahl von FRTB-Anforderungen, die 

bereits mit der Verordnung (EU) 2019/876 eingeführt wurden, an den Geltungsbeginn der 

vorliegenden Verordnung angeglichen werden. Am 27. Februar 2023 gab die EBA eine 

Stellungnahme ab, wonach die in der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 genannten 

zuständigen Behörden im Fall, dass die in Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2019/876 

genannten Bestimmungen in Kraft getreten sind und der anwendbare Rechtsrahmen die 

Anwendung der von der FRTB inspirierten Ansätze für Zwecke der Eigenkapitalberechnung 

noch nicht vorsieht, keinen Aufsichts- oder Durchsetzungsmaßnahmen in Bezug auf diese 

Anforderungen Vorrang einräumen sollten, bis die vollständige Umsetzung der FRTB erreicht 

ist, was voraussichtlich ab dem 1. Januar 2025 der Fall sein wird.  

(40) Um die nach der weltweiten Finanzkrise von 2008/2009 eingeführte Reformagenda zu vollenden 

und Schwachstellen des derzeitigen Rahmenwerks für Marktrisiken anzugehen, sollten 

verbindliche Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko auf Basis der endgültigen FRTB-

Standards in Unionsrecht umgesetzt werden. Jüngste Schätzungen der Auswirkungen der 

endgültigen FRTB-Standards auf Institute in der Union haben gezeigt, dass sich die 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko bei bestimmten für die Unionswirtschaft 

bedeutenden Handels- und Market-Making-Tätigkeiten durch die Einführung dieser Standards in 

der Union erheblich erhöhen werden. Um diese Auswirkungen abzumildern und das 

reibungslose Funktionieren der Finanzmärkte in der Union zu gewährleisten, sollten bei der 

Umsetzung der endgültigen FRTB-Standards in Unionsrecht gezielte Anpassungen 

vorgenommen werden. 
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(41) Handelstätigkeiten von Instituten auf Großkundenmärkten können leicht Grenzen überschreiten, 

auch zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern. Die Umsetzung der endgültigen FRTB-

Standards sollte daher sowohl inhaltlich als auch zeitlich so weit wie möglich 

rechtsraumübergreifend konvergieren. Andernfalls wäre es unmöglich, für diese Tätigkeiten 

internationale Wettbewerbsgleichheit sicherzustellen. Die Kommission sollte daher die 

Umsetzung der endgültigen FRTB-Standards in anderen im BCBS vertretenen Rechtsräumen 

verfolgen. Um erforderlichenfalls möglichen Verzerrungen bei der Umsetzung der endgültigen 

FRTB-Standards entgegenzuwirken, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von 

Rechtsakten gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) übertragen werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 

ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung10 festgelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter 

Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. Die im Wege delegierter Rechtsakte 

eingeführten Maßnahmen sollten vorübergehend bleiben. Wenn es angemessen ist, dass 

solche Maßnahmen dauerhaft gelten, sollte die Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen.  

                                                 
10 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


  

 30 

 

 

(42) Die Kommission sollte den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko bei Instituten mit Handelsbuchtätigkeiten 

mittleren Umfangs berücksichtigen und diese Anforderungen entsprechend kalibrieren. 

Deswegen sollte es Instituten mit Handelsbuchtätigkeiten mittleren Umfangs gestattet sein, die 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko im Einklang mit den international vereinbarten 

Standards anhand eines vereinfachten Standardansatzes zu berechnen. Darüber hinaus sollten die 

Anerkennungsfähigkeitskriterien für die Ermittlung von Instituten mit Handelsbuchtätigkeiten 

mittleren Umfangs weiterhin mit den Kriterien für die Befreiung solcher Institute von den 

FRTB-Meldepflichten übereinstimmen, die mit der Verordnung (EU) 2019/876 eingeführt 

wurden. 

(43) Angesichts der aktualisierten Konzeption des Unionsmarkts für CO2-Emissionszertifikate, seiner 

Stabilität in vergangenen Jahren und der begrenzten Volatilität der Preise für CO2-Gutschrift 

sollte im Rahmen des alternativen Standardansatzes ein spezifisches Risikogewicht für 

Risikopositionen gegenüber dem CO2-Handel im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU-

EHS) eingeführt werden. 
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(44) Im Rahmen des alternativen Standardansatzes unterliegen Risikopositionen gegenüber 

Instrumenten mit Restrisiken einem Restrisikoaufschlag, um Risiken zu berücksichtigen, die 

von der sensitivitätsgestützten Methode nicht erfasst werden. Im Rahmen der Basel-III-

Standards können ein Instrument und seine Absicherung für die Zwecke dieses Aufschlags 

nur dann gegeneinander aufgerechnet werden, wenn sie sich vollständig ausgleichen. 

Institute können jedoch das Restrisiko einiger der Instrumente, die unter den 

Restrisikoaufschlag fallen, auf dem Markt weitgehend absichern und so das Gesamtrisiko 

ihrer Portfolios verringern, auch wenn diese Absicherungen das Risiko der ursprünglichen 

Position möglicherweise nicht vollständig ausgleichen. Um Instituten die Fortsetzung von 

Absicherungen zu ermöglichen, ohne unangemessene Negativanreize zu schaffen, und in 

Anerkennung des wirtschaftlichen Grundsatzes der Verringerung des Gesamtrisikos sollte die 

Umsetzung des Restrisikoaufschlags es vorübergehend ermöglichen, unter strengen 

Bedingungen und mit aufsichtlicher Genehmigung die Absicherungen dieser Instrumente, die 

auf dem Markt abgesichert werden können, vom Restrisikoaufschlag auszunehmen.  
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(45) Der BCBS hat den internationalen Standard für operationelle Risiken überarbeitet, um 

Schwachstellen zu beheben, die infolge der weltweiten Finanzkrise von 2008/2009 zutage traten. 

Neben einem Mangel an Risikosensitivität bei den Standardansätzen wurde ein Mangel an 

Vergleichbarkeit aufgrund der Vielfalt der beim fortgeschrittenen Messansatz angewandten 

internen Modellierungspraktiken festgestellt. Aus diesem Grund und um das Rahmenwerk für 

operationelle Risiken zu vereinfachen, wurden alle bestehenden Ansätze für die Schätzung der 

Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko durch eine einzige nicht modellbasierte 

Methode ersetzt, nämlich den neuen Standardansatz für operationelle Risiken. Die Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 sollte an den endgültigen Basel-III-Rahmen angeglichen werden, um zur 

internationalen Wettbewerbsgleichheit für Institute beizutragen, die in der Union niedergelassen, 

aber auch außerhalb der Union tätig sind, und sicherzustellen, dass das Rahmenwerk für 

operationelle Risiken auf Unionsebene wirksam bleibt. 

(46) Der vom BCBS eingeführte neue Standardansatz für operationelle Risiken kombiniert einen auf 

dem Umfang der Geschäftstätigkeit des Instituts beruhenden Indikator mit einem Indikator, der 

die Verlusthistorie des Instituts berücksichtigt. Der endgültige Basel-III-Rahmen sieht einen 

gewissen Ermessensspielraum dafür vor, wie der die Verlusthistorie eines Instituts 

berücksichtigende Indikator umgesetzt werden kann. Rechtsräume können die Verlusthistorie bei 

der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko bei allen 

einschlägigen Instituten unberücksichtigt lassen oder bei Instituten unterhalb einer bestimmten 

Größe historische Verlustdaten berücksichtigen. Um Wettbewerbsgleichheit in der Union 

sicherzustellen und die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko 

zu vereinfachen, sollte dieser Ermessensspielraum für die Mindesteigenmittelanforderungen auf 

harmonisierte Weise genutzt werden, indem die historischen Daten für operationelle Verluste bei 

allen Instituten unberücksichtigt gelassen werden. 
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(47) Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko könnten 

Versicherungspolicen in Zukunft als wirksames Risikominderungsverfahren zugelassen 

werden. Zu diesem Zweck sollte die EBA der Kommission darüber Bericht erstatten, ob es 

angemessen ist, Versicherungspolicen als wirksames Risikominderungsverfahren 

anzuerkennen, und welche Bedingungen, Kriterien und welche Standardformel in solchen 

Fällen zu verwenden sind.  

(48) Das außergewöhnliche und beispiellose Tempo der geldpolitischen Straffung nach der 

COVID-19-Pandemie könnte zu einer erheblichen Volatilität auf den Finanzmärkten führen. 

Zusammen mit der erhöhten Unsicherheit, die zu höheren Renditen für Staatsschuldtitel 

führt, könnte dies wiederum zu nicht realisierten Verlusten bei Beständen bestimmter Institute 

an Staatsschuldtiteln führen. Um die erheblichen negativen Auswirkungen der Volatilität an 

Märkten für Zentralstaatsschuldtitel auf Eigenmittel von Instituten und damit auf die 

Kreditvergabefähigkeit von Instituten abzumildern, sollte ein vorübergehender aufsichtlicher 

Korrekturposten wieder eingeführt werden, der diese Auswirkungen teilweise neutralisieren 

würde.  
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(49) Öffentliche Finanzierung durch die Ausgabe von Staatsanleihen, die auf die Landeswährung 

eines anderen Mitgliedstaats lauten, könnte weiterhin erforderlich sein, um öffentliche 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen des schweren, doppelten wirtschaftlichen Schocks, 

der durch die COVID-19-Pandemie und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine 

verursacht wurde, zu unterstützen. Um Beschränkungen für Institute zu vermeiden, die in 

solche Anleihen investieren, ist es angemessen, die Übergangsregelung für Risikopositionen 

gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken, die auf die Landeswährung eines anderen 

Mitgliedstaats lauten, für die Zwecke der Behandlung solcher Risikopositionen im Rahmen 

des Kreditrisikorahmens wieder einzuführen. 

(50) Mit der Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates11 wurde eine 

Anforderung zur Mindestdeckung notleidender Risikopositionen (non-performing exposures, 

NPE), die sogenannte aufsichtsrechtliche Letztsicherung, eingeführt. Die Maßnahme zielte 

darauf ab, den erneuten Aufbau notleidender Risikopositionen im Besitz von Instituten zu 

vermeiden und zugleich ein proaktives Management von NPE zu fördern, indem die Effizienz 

der Umstrukturierungs- oder Durchsetzungsverfahren von Instituten verbessert wird. Vor 

diesem Hintergrund sollten einige gezielte Änderungen an NPE vorgenommen werden, die 

von Exportversicherungsagenturen oder öffentlichen Garantiegebern garantiert werden. 

Darüber hinaus sollten bestimmte Institute, die strenge Bedingungen erfüllen und auf den 

Erwerb von NPE spezialisiert sind, von der Anwendung der aufsichtsrechtlichen 

Letztsicherung ausgenommen werden.  

                                                 
11 Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung 
notleidender Risikopositionen (ABl. L 111 vom 25.4.2019, S. 4). 
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(51) Informationen über Höhe und Qualität vertragsgemäß bedienter, notleidender und gestundeter 

Risikopositionen sowie eine Analyse der Altersstruktur überfälliger Risikopositionen sollten 

auch von börsennotierten kleinen und nicht komplexen Instituten sowie von anderen Instituten 

offengelegt werden. Diese Offenlegungspflicht bringt für diese Institute keine zusätzliche 

Belastung mit sich, da die Offenlegung dieses begrenzten Satzes von Angaben von der EBA 

bereits auf der Grundlage des Aktionsplans des Rates von 2017 für den Abbau notleidender 

Kredite in Europa▌ umgesetzt worden ist, der die EBA ersucht hatte, verstärkte 

Offenlegungspflichten in Bezug auf die Qualität der Vermögenswerte und auf notleidende 

Kredite für alle Institute umzusetzen. Diese Offenlegungspflicht stimmt außerdem 

vollumfänglich mit der Mitteilung der Kommission vom 16. Dezember 2020 mit dem Titel 

„Abbau notleidender Kredite nach der COVID-19-Pandemie“▌überein. 

(52) Es ist notwendig, den Befolgungsaufwand für Offenlegungszwecke zu verringern und die 

Vergleichbarkeit von Offenlegungen zu erhöhen. Die EBA sollte daher eine zentrale webbasierte 

Plattform einrichten, die die Offenlegung der von Instituten übermittelten Informationen und 

Daten ermöglicht. Diese zentrale Internetplattform sollte als einheitlicher Zugangspunkt für 

Offenlegungen von Instituten dienen, während das Eigentum an den Informationen und Daten 

und die Verantwortlichkeit für deren Genauigkeit weiterhin bei den Instituten liegen sollten, die 

sie erstellen. Die Zentralisierung der Veröffentlichung offengelegter Informationen sollte voll 

und ganz im Einklang mit dem Aktionsplan für die Kapitalmarktunion stehen. Zudem sollte 

diese zentrale webbasierte Plattform mit dem zentralen europäischen Zugangspunkt 

interoperabel sein. 
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(53) Um eine stärkere Integration der aufsichtlichen Meldungen und Offenlegungen zu ermöglichen, 

sollte die EBA Offenlegungen von Instituten zentral veröffentlichen und zugleich das Recht aller 

Institute achten, Daten und Informationen selbst zu veröffentlichen. Solche zentralen 

Offenlegungen sollten es der EBA ermöglichen, die Offenlegungen kleiner und nicht komplexer 

Institute auf der Grundlage der von diesen Instituten an die zuständigen Behörden gemeldeten 

Informationen zu veröffentlichen, und dürften so den für kleine und nicht komplexe Institute 

entstehenden Bürokratieaufwand erheblich verringern. Zugleich dürfte die Zentralisierung der 

Offenlegungen keine Kostenauswirkungen für andere Institute haben, für mehr Transparenz 

sorgen und die Kosten für den Zugang der Marktteilnehmer ▌zu aufsichtlichen Informationen 

senken. Eine solche vermehrte Transparenz dürfte die Vergleichbarkeit der Daten zwischen 

Instituten erhöhen und die Marktdisziplin fördern. 
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(54) Um die in der Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 dargelegten Umwelt- 

und Klimaziele des europäischen Grünen Deals zu erreichen und einen Beitrag zur Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu leisten, müssen umfangreiche 

Investitionen aus dem Privatsektor in nachhaltige Investitionen in der Union gelenkt werden. 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und 

Governance-Faktoren (environmental, social and governance factors, ESG-Faktoren) und ein 

umfassendes Verständnis der Risiken von Risikopositionen gegenüber Tätigkeiten 

widerspiegeln, die mit allgemeinen Nachhaltigkeits- oder ESG-Zielen in Zusammenhang 

stehen. Um unionsweite Konvergenz und ein einheitliches Verständnis von ESG-Faktoren und -

Risiken sicherzustellen, sollten allgemeine Begriffsbestimmungen festgelegt werden. ESG-

Faktoren können sich positiv oder negativ auf die finanzielle Leistungsfähigkeit oder Solvenz 

eines Unternehmens, eines Staates oder einer Einzelperson auswirken. Gängige Beispiele für 

ESG-Faktoren sind Treibhausgasemissionen, biologische Vielfalt sowie Wassernutzung und -

verbrauch im Umweltbereich; Menschenrechte sowie Arbeits- und Beschäftigungsaspekte im 

Sozialbereich; Rechte und Verantwortlichkeiten leitender Angestellter und Vergütung im 

Governance-Bereich.  
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Vermögenswerte oder Tätigkeiten, die den Auswirkungen von Umwelt- oder Sozialfaktoren 

unterliegen, sollten unter Bezugnahme auf das Ziel der Union, bis 2050 klimaneutral zu 

werden, nach der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates12, 

und  der Verordnung (EU) …/…  des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Wiederherstellung der Natur und zur Änderung der Verordnung (EU) 2022/869, und die 

einschlägigen Nachhaltigkeitsziele der Union definiert werden. Die gemäß der Verordnung 

(EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates13 angenommenen technischen 

Bewertungskriterien in Bezug auf den Grundsatz „Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen“ sowie spezifische Rechtsakte der Union zur Abwendung des 

Klimawandels, der Umweltzerstörung und des Verlusts an biologischer Vielfalt sollten 

verwendet werden, um Vermögenswerte oder Risikopositionen zum Zweck der Bewertung 

spezieller aufsichtlicher Behandlungen und Risikounterschiede zu ermitteln. 

(55) Exponiertheiten gegenüber ESG-Risiken verhalten sich nicht unbedingt proportional zu der 

Größe und Komplexität eines Instituts. Das Ausmaß der Exponiertheiten gegenüber ESG-

Risiken ist unionsweit ebenfalls recht heterogen, wobei potenzielle Transitionseffekte auf 

Risikopositionen im Zusammenhang mit Tätigkeiten mit erheblichen negativen Auswirkungen, 

insbesondere auf die Umwelt, in einigen Mitgliedstaaten mild und in anderen hoch sind. Die 

Transparenzanforderungen an Institute und die in anderen bestehenden Rechtsakten der Union 

festgelegten Offenlegungsanforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit werden dafür sorgen, 

dass in einigen Jahren granularere Daten verfügbar sind. 

                                                 
12 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur 

Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 
vom 9.7.2021, S. 1). 

13 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über 
die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13). 
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Um jedoch die potenziellen ESG-Risiken von Instituten richtig bewerten zu können, gebietet es 

sich, dass die Märkte und zuständigen Behörden von allen Unternehmen, die diesen Risiken 

ausgesetzt sind, angemessene Daten erhalten. Institute sollten in der Lage sein, ihre 

Risikopositionen gegenüber Tätigkeiten, die als eines der Umweltziele im Sinne der 

Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigend gelten, systematisch zu ermitteln und 

für angemessene Transparenz im Hinblick darauf zu sorgen. Um sicherzustellen, dass die 

zuständigen Behörden über Daten verfügen, die für die Zwecke einer wirksamen 

Beaufsichtigung granular, umfassend und vergleichbar sind, sollten die aufsichtlichen 

Meldungen von Instituten auch Informationen über Exponiertheiten gegenüber ESG-Risiken 

enthalten. Um umfassende Transparenz gegenüber den Märkten zu gewährleisten, sollten 

Offenlegungen von ESG-Risiken ferner auf alle Institute ausgeweitet werden. Die Granularität 

dieser Informationen sollte dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen und der Größe 

und Komplexität des betreffenden Instituts sowie der Signifikanz seiner Exponiertheiten 

gegenüber ESG-Risiken Rechnung tragen. Bei der Überarbeitung der technischen 

Durchführungsstandards im Hinblick auf die Offenlegung von ESG-Risiken sollte die EBA 

bewerten, wie Offenlegungen von ESG-Risiken von Deckungspools gedeckter 

Schuldverschreibungen verbessert werden können, und prüfen, ob Informationen über die 

einschlägigen Risikopositionen der Darlehenspools, die gedeckten Schuldverschreibungen 

zugrunde liegen, welche von Instituten direkt oder durch die Übertragung von Darlehen an 

eine Zweckgesellschaft begeben wurden, entweder in die überarbeiteten technischen 

Durchführungsstandards oder in den Regulierungs- und Offenlegungsrahmen für gedeckte 

Schuldverschreibungen aufgenommen werden sollten.  
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(56) Da der Übergang der Unionswirtschaft zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell Fahrt 

aufnimmt, gewinnen Nachhaltigkeitsrisiken an Bedeutung und bedürfen möglicherweise weiterer 

Überlegungen. Eine angemessene Bewertung der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 

zuverlässiger und kohärenter ESG-Daten sollte die Grundlage für die Herstellung einer 

vollständigen Verbindung zwischen ESG-Risikofaktoren und traditionellen Kategorien von 

finanziellen Risiken und Risikopositionsgruppen bilden. Die ESMA sollte auch zu dieser 

Erkenntnissammlung beitragen, indem sie darüber Bericht erstattet, ob ESG-Risiken in 

Kreditrisikoratings der Gegenparteien oder Risikopositionen, die Institute haben könnten, 

angemessen abgebildet werden. Vor dem Hintergrund rascher und fortlaufender 

Entwicklungen bei der Ermittlung und Quantifizierung von ESG-Risiken durch Institute und 

Aufsichtsbehörden ist es ferner notwendig, einen Teil des Mandats der EBA – nämlich zu 

bewerten und darüber Bericht zu erstatten, ob eine gezielte aufsichtliche Behandlung von 

Risikopositionen im Zusammenhang mit Vermögenswerten oder Tätigkeiten, die in erheblichem 

Maße mit Nachhaltigkeitszielen oder sozialen Zielen verbunden sind, gerechtfertigt wäre – auf 

den Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung vorzuziehen. 
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 Das bestehende Mandat der EBA sollte aufgrund der Dauer und Komplexität der 

vorzunehmenden Bewertungsarbeit in eine Reihe von Berichten unterteilt werden. Daher 

sollten bis Ende 2024 bzw. 2025 zwei aufeinanderfolgende und jährliche Folgeberichte der 

EBA ausgearbeitet werden. Der Internationalen Energieagentur zufolge kann das Ziel der 

CO2-Neutralität bis 2050 nur erreicht werden, wenn keine neue Erschließung und Ausweitung 

der Nutzung fossiler Brennstoffe erfolgt. Das bedeutet, dass Risikopositionen gegenüber 

fossilen Brennstoffen tendenziell ein höheres Risiko darstellen, und zwar sowohl auf 

Mikroebene, da der Wert solcher Vermögenswerte im Laufe der Zeit sinken dürfte, als auch 

auf Makroebene, da die Finanzierung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen 

Brennstoffen das Ziel gefährdet, den Anstieg der globalen Temperatur auf 1,5 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu begrenzen, und daher die Finanzstabilität bedroht. Die zuständigen 

Behörden und Marktteilnehmer sollten daher von einer größeren Transparenz von Instituten 

in Bezug auf ihre Risikopositionen gegenüber Unternehmen des Sektors der fossilen 

Brennstoffe, einschließlich ihrer Tätigkeit in Bezug auf erneuerbare Energiequellen, 

profitieren.  
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(57) Um sicherzustellen, dass etwaige Anpassungen für Risikopositionen im Infrastrukturbereich 

die Klimaziele der Union nicht untergraben, würden neue Risikopositionen den 

Risikogewichtsabschlag nur erhalten, wenn die finanzierten Vermögenswerte einen positiven 

Beitrag zu einem oder mehreren der in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten 

Umweltziele leisten und die anderen in jener Verordnung festgelegten Ziele nicht erheblich 

beeinträchtigen oder wenn die finanzierten Vermögenswerte keines der in jener Verordnung 

festgelegten Umweltziele erheblich beeinträchtigen. 

(58) Es ist entscheidend, dass Aufsichtsbehörden die nötigen Befugnisse haben, um die Risiken, 

denen eine Bankengruppe auf konsolidierter Ebene ausgesetzt ist, umfassend zu bewerten und zu 

messen, und dass sie über die Flexibilität verfügen, ihre Aufsichtsansätze an neue Risikoquellen 

anzupassen. Es ist wichtig, dass zwischen der aufsichtlichen Konsolidierung und der 

Konsolidierung für Rechnungslegungszwecke keine Schlupflöcher entstehen, die Transaktionen 

zur Folge haben können, deren Ziel es ist, Vermögenswerte aus dem aufsichtlichen 

Konsolidierungskreis hinaus zu verschieben, obgleich Risiken in der Bankengruppe verbleiben. 

Die mangelnde Kohärenz bei den Begriffsbestimmungen „Mutterunternehmen“, 

„Tochterunternehmen“ und „Kontrolle“ sowie die mangelnde Klarheit bei den 

Begriffsbestimmungen „Anbieter von Nebendienstleistungen“, „Finanzholdinggesellschaft“ und 

„Finanzinstitut“ erschweren es Aufsichtsbehörden, die geltenden Vorschriften in der Union 

übereinstimmend anzuwenden und Risiken auf konsolidierter Ebene aufzudecken und 

angemessen anzugehen. Diese Begriffsbestimmungen sollten daher geändert und weiter 

präzisiert werden. Außerdem wird es als angemessen erachtet, dass die EBA näher untersucht, 

ob diese Befugnisse der Aufsichtsbehörden durch etwaige verbleibende Diskrepanzen oder 

Schlupflöcher in den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen oder in deren Zusammenspiel mit dem 

geltenden Rechnungslegungsrahmen ungewollt eingeschränkt werden könnten. 
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(59) Märkte für Kryptowerte sind in den vergangenen Jahren rasch gewachsen. Um potenzielle 

Risiken anzugehen, die sich für Institute aus ihren Risikopositionen in Kryptowerten, die 

durch den bestehenden Aufsichtsrahmen nicht ausreichend abgedeckt sind, ergeben, hat der 

BCBS im Dezember 2022 einen umfassenden Standard für die aufsichtliche Behandlung von 

Risikopositionen in Kryptowerten veröffentlicht. Der empfohlene Geltungsbeginn dieses 

Standards ist der 1. Januar 2025, doch einige technische Elemente des Standards wurden in 

den Jahren 2023 und 2024 auf BCBS-Ebene weiterentwickelt. Angesichts der laufenden 

Entwicklungen auf Märkten für Kryptowerte und in Anerkennung der Bedeutung der 

vollständigen Umsetzung des Basel-Standards für Risikopositionen von Instituten in 

Kryptowerten in Unionsrecht sollte die Kommission bis zum 30. Juni 2025 einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Umsetzung dieses Standards vorlegen und die für diese 

Risikopositionen während des Übergangszeitraums bis zur Umsetzung des-Basel-Standards 

geltende aufsichtliche Behandlung festlegen. Die übergangsweise geltende aufsichtliche 

Behandlung sollte den mit der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments 

und des Rates14 eingeführten Rechtsrahmen für Emittenten von Kryptowerten berücksichtigen 

und eine aufsichtliche Behandlung dieser Kryptowerte festlegen. Daher sollte während des 

Übergangszeitraums anerkannt werden, dass tokenisierte traditionelle Vermögenswerte, 

einschließlich E-Geld-Token, ähnliche Risiken wie traditionelle Vermögenswerte bergen und 

Kryptowerte, die jene Verordnung einhalten und sich auf andere traditionelle 

Vermögenswerte als eine einzige Fiatwährung beziehen, eine aufsichtliche Behandlung 

erfahren sollten, die den Anforderungen jener Verordnung entspricht. Risikopositionen in 

anderen Kryptowerten, einschließlich tokenisierter Derivate auf Kryptowerte, die sich von 

denjenigen unterschieden, die für die günstigere Eigenkapitalbehandlung infrage kommen, 

sollte ein Risikogewicht von 1250 % zugewiesen werden.  

                                                 
14 Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über 

Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und
 (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (ABl. L 150 
vom 9.6.2023, S. 40). 
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(60) Die Unklarheiten bei bestimmten Aspekten des Rahmenwerks für die Mindestabwicklungsstandards 

(minimum haircut floors) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ▌, das der BCBS als Teil des 

endgültigen Basel-III-Rahmens ausgearbeitet hat, und die Vorbehalte, ob seine Anwendung bei 

bestimmten Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften wirtschaftlich gerechtfertigt sei, 

haben die Frage aufgeworfen, ob die aufsichtlichen Ziele dieses Rahmenwerks ohne 

unerwünschte Folgen erreicht werden können. Die Kommission sollte daher die Umsetzung des 

Rahmenwerks für die Mindestabwicklungsstandards für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in 

Unionsrecht ▌neu bewerten. Damit sich die Kommission dabei auf ausreichende Belege stützen 

kann, sollte die EBA der Kommission in enger Zusammenarbeit mit der ESMA über die 

Auswirkungen dieses Rahmenwerks und den am besten geeigneten Ansatz für seine Umsetzung 

in Unionsrecht Bericht erstatten. 

(61) Im Rahmen des endgültigen Basel-III-Rahmens wird der sehr kurzfristige Charakter von 

Wertpapierfinanzierungsgeschäften im SA-CR möglicherweise nicht ausreichend 

berücksichtigt, was dazu führen könnte, dass die im Rahmen dieses Ansatzes berechneten 

Eigenmittelanforderungen übermäßig höher sein könnten als die im Rahmen des IRB-

Ansatzes berechneten Eigenmittelanforderungen. Infolgedessen und auch angesichts der 

Einführung der Eigenmitteluntergrenze könnten die für diese Risikopositionen berechneten 

Eigenmittelanforderungen erheblich steigen, was sich auf die Liquidität der Anleihe- und 

Wertpapiermärkte, einschließlich der Märkte für Staatsanleihen, auswirken würde. Die EBA 

sollte daher über die Angemessenheit und die Auswirkungen der Kreditrisikostandards für 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und insbesondere darüber, ob eine Anpassung des SA-CR 

für diese Risikopositionen gerechtfertigt wäre, um deren kurzfristigem Charakter Rechnung 

zu tragen, Bericht erstatten.  
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(62) Die Kommission sollte die vom BCBS im Juli 2020 veröffentlichten überarbeiteten Basel-III-

Standards für die Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der 

Kreditbewertung (credit valuation adjustment risk, CVA-Risiko) in Unionsrecht umsetzen, da 

diese Standards die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko insgesamt 

verbessern, indem sie mehrere zuvor festgestellte Aspekte angehen, insbesondere den Umstand, 

dass das bestehende Rahmenwerk für CVA-Eigenmittelanforderungen das CVA-Risiko nicht 

angemessen erfasst. 

(63) Bei der Umsetzung der ursprünglichen Basel-III-Standards für die Behandlung des CVA-Risikos 

in Unionsrecht ▌wurden bestimmte Geschäfte von der Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko ausgenommen. Diese Ausnahmen wurden 

vereinbart, um einen potenziell übermäßigen Kostenanstieg bei bestimmten Derivategeschäften 

durch die Einführung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko zu vermeiden, 

insbesondere als Institute das CVA-Risiko bestimmter Kunden, die keine Sicherheiten 

austauschen konnten, nicht mindern konnten. Gemäß den von der EBA geschätzten 

Auswirkungen wären die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Rahmen der 

überarbeiteten Basel-III-Standards für ausgenommene Geschäfte mit diesen Kunden immer 

noch übermäßig hoch. Um sicherzustellen, dass diese Kunden ▌ihre finanziellen Risiken 

weiterhin mit Derivategeschäften absichern, sollten die Ausnahmen bei der Umsetzung der 

überarbeiteten Basel-III-Standards erhalten bleiben. 
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(64) Jedoch könnte aus dem tatsächlichen CVA-Risiko der ausgenommenen Geschäfte für Institute, 

die diese Ausnahmen anwenden, ein erhebliches Risiko erwachsen. Treten diese Risiken ein, so 

könnten die betroffenen Institute erhebliche Verluste erleiden. Wie die EBA in ihrem CVA-

Bericht vom 25. Februar 2015 hervorhob, gibt das CVA-Risiko der ausgenommenen Geschäfte 

Anlass zu aufsichtlichen Bedenken, die in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht angegangen 

werden. Um Aufsichtsbehörden die Überwachung des aus den ausgenommenen Geschäften 

erwachsenden CVA-Risikos zu erleichtern, sollten Institute die Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen melden, die für das CVA-Risiko der ausgenommenen Geschäfte zu 

erfüllen wären, wenn diese Geschäfte nicht ausgenommen wären. Außerdem sollte die EBA 

Leitlinien ausarbeiten, um Aufsichtsbehörden die Ermittlung übermäßigen CVA-Risikos zu 

erleichtern und die Harmonisierung der Aufsichtsmaßnahmen in diesem Bereich unionsweit zu 

verbessern. 
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(65) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, die von der EBA ausgearbeiteten technischen 

Regulierungsstandards im Hinblick auf Folgendes zu erlassen: die Indikatoren zur Feststellung 

außergewöhnlicher Umstände für zusätzliche Bewertungsanpassungen; die Methode zur 

Festlegung des Hauptrisikofaktors für eine Position und zur Festlegung, ob sie eine Kauf- oder 

Verkaufsposition ist; das Verfahren zur Berechnung und Überwachung von Netto-

Verkaufspositionen in Schuldtiteln oder Aktien im  Anlagebuch; die Behandlung von 

Fremdwährungsrisikoabsicherungen der Kapitalquoten; die von Instituten zu verwendenden 

Kriterien zur Zuordnung außerbilanzieller Posten; die Kriterien für hochwertige 

Risikopositionsfinanzierung der Typen Projekt- und Objektfinanzierung im Zusammenhang mit 

Spezialfinanzierungen, für die keine direkt anwendbare Bonitätsbeurteilung vorliegt; die Arten 

von Faktoren, die bei der Bewertung der Angemessenheit der risikogewichteten Positionsbeträge 

zu berücksichtigen sind; den Ausdruck „gleichwertiger Rechtsmechanismus, um sicherzustellen, 

dass die im Bau befindliche Immobilie innerhalb eines vertretbaren Zeitraums fertiggestellt 

wird“; die Bedingungen für die Bewertung, ob die Verwendung eines bestehenden 

Ratingsystems wesentlich ist; die Methode zur Bewertung, ob den Anforderungen für die 

Verwendung des IRB-Ansatzes genügt wird; die Zuordnung zu den Kategorien 

Projektfinanzierung, Objektfinanzierung und Rohstoffhandelsfinanzierung; die nähere 

Festlegung der Risikopositionsklassen im Rahmen des IRB-Ansatzes; die Faktoren für 

Spezialfinanzierungen; die Berechnung des risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbetrags 

für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen; die Bewertung der Integrität des 

Zuordnungsprozesses; die Methode eines Instituts zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit; 

die vergleichbare Immobilie; das Aufsichtsdelta von Kauf- und Verkaufsoptionen; die 

Komponenten des Geschäftsindikators; die Anpassung des Geschäftsindikators; die Definition 

des Ausdrucks „übermäßige Belastung“ im Zusammenhang mit der Berechnung des durch 

operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts; 
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 die Risikotaxonomie des operationellen Risikos; die Bewertung der Berechnung des durch 

operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts durch die zuständigen Behörden; die 

Anpassungen an Verlustdaten; die Steuerung des operationellen Risikos; die Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für  Anlagebuchpositionen, die einem 

Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen; die Bewertungsmethode der 

zuständigen Behörden für den alternativen Standardansatz; die Handelsbücher von Organismen 

für gemeinsame Anlagen; die Kriterien für die Ausnahmeregelung bezüglich des 

Restrisikoaufschlags; die Bedingungen und Indikatoren, anhand derer festgestellt wird, ob 

außergewöhnliche Umstände eingetreten sind; die Kriterien für die Verwendung einfließender 

Daten im Risikomessmodell; die Kriterien zur Bewertung der Modellierbarkeit von 

Risikofaktoren; die Bedingungen und die Kriterien, gemäß denen einem Institut gestattet werden 

kann, eine Überschreitung nicht zu berücksichtigen; die Kriterien zur Festlegung, ob die 

theoretischen Änderungen des Wertes des Portfolios eines Handelstisches den hypothetischen 

Änderungen gut oder ausreichend gut entsprechen; die Bedingungen und Kriterien für die 

Bewertung des CVA-Risikos, das sich aus zeitwertbilanzierten 

Wertpapierfinanzierungsgeschäften ergibt; die Näherungswerte für Spreads; die Bewertung der 

Erweiterungen und Änderungen bei dem Standardansatz für das CVA-Risiko und die 

technischen Elemente, die Institute benötigen, um ihre Eigenmittelanforderungen in Bezug auf 

bestimmte Kryptowerte zu berechnen. Die Kommission sollte diese technischen 

Regulierungsstandards im Wege delegierter Rechtsakte nach Artikel 290 AEUV und gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen. 
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(66) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, die von der EBA ausgearbeiteten technischen 

Durchführungsstandards im Hinblick auf Folgendes zu erlassen: das von EU-Mutterinstituten, 

EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften 

vorgelegte Verfahren für gemeinsame Entscheidungen für den IRB-Ansatz; die Posten des 

Geschäftsindikators durch Zuordnung dieser Posten zu den betreffenden Feldern in den 

Meldebögen; einheitliche Offenlegungsformate, die zugehörigen Anweisungen, Informationen 

über die Regelung der erneuten Übermittlung und IT-Lösungen für Offenlegungen und ESG-

Offenlegungen. Die Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards im Wege von 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 erlassen. 

(67) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Sicherstellung einheitlicher Aufsichtsanforderungen, 

die für Institute in der gesamten Union gelten, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 

diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(68) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte daher entsprechend geändert werden —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


  

 50 

 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Nummer 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:  

„b) eine der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates* genannten Tätigkeiten auszuüben, 

sofern das Unternehmen kein Waren- und Emissionszertifikatehändler, kein 

Organismus für gemeinsame Anlagen, kein Versicherungsunternehmen und keine 

Wertpapierfirma ist, die gemäß Artikel 8a der Richtlinie 2013/36/EU von der 

Zulassung als Kreditinstitut ausgenommen ist, und einer der folgenden 

Sachverhalte zutrifft:  

i) Der Gesamtwert der konsolidierten Vermögenswerte des in der Union 

niedergelassenen Unternehmens, einschließlich etwaiger in einem Drittland 

niedergelassener Zweigstellen und Tochterunternehmen, beträgt 

30 Mrd. EUR oder mehr; 
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ii) der Gesamtwert der Vermögenswerte des in der Union niedergelassenen 

Unternehmens, einschließlich etwaiger in einem Drittland niedergelassener 

Zweigstellen und Tochterunternehmen, liegt unter 30 Mrd. EUR und das 

Unternehmen gehört einer Gruppe an, in der der Gesamtwert der 

konsolidierten Vermögenswerte aller Unternehmen dieser Gruppe, die in der 

Union niedergelassen sind, einschließlich etwaiger in einem Drittland 

niedergelassener Zweigstellen und Tochterunternehmen, und die einzeln 

über Gesamtvermögenswerte von weniger als 30 Mrd. EUR verfügen und 

eine der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 

2014/65/EU genannten Tätigkeiten ausüben, 30 Mrd. EUR oder mehr 

beträgt; 

iii) der Gesamtwert der Vermögenswerte des in der Union niedergelassenen 

Unternehmens, einschließlich etwaiger in einem Drittland niedergelassener 

Zweigstellen und Tochterunternehmen, liegt unter 30 Mrd. EUR und das 

Unternehmen gehört einer Gruppe an, in der der Gesamtwert der 

konsolidierten Vermögenswerte aller Unternehmen der Gruppe, die eine der 

in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU 

genannten Tätigkeiten ausüben, 30 Mrd. EUR oder mehr beträgt, und die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde trifft in Abstimmung mit dem 

Aufsichtskollegium eine entsprechende Entscheidung, um potenziellen 

Umgehungsrisiken oder potenziellen Risiken für die Finanzstabilität der 

Union entgegenzuwirken; 
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___________________________ 

* Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 

über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 

und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).“  

ii) Nummer 12 wird gestrichen.  

iii) Die Nummern 15 und 16 erhalten folgende Fassung: 

„15. ‚Mutterunternehmen‘ ein Unternehmen, das im Sinne der Nummer 37 ein oder 

mehrere Unternehmen kontrolliert; 

16. ‚Tochterunternehmen‘ ein Unternehmen, das im Sinne der Nummer 37 von einem 

anderen Unternehmen kontrolliert wird; Tochterunternehmen von 

Tochterunternehmen gelten ebenfalls als Tochterunternehmen des ursprünglichen 

Mutterunternehmens;“ 
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iv) Nummer 18 erhält folgende Fassung: 

„18. ‚Anbieter von Nebendienstleistungen‘ ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit, 

unabhängig davon, ob diese für Unternehmen innerhalb der Gruppe oder für Kunden 

außerhalb der Gruppe erbracht wird, aus jedweder der folgenden Tätigkeiten besteht: 

a) einer direkten Fortsetzung der Banktätigkeit; 

b) Operatives Leasing, ▌Eigentum oder Verwaltung von Immobilien, Erbringung 

von Datenverarbeitungsdiensten oder sonstigen Tätigkeiten, soweit es sich um 

Nebentätigkeiten zur Banktätigkeit handelt; 

c) jeder anderen Tätigkeit, die von der EBA als den unter den Buchstaben a und b 

genannten Tätigkeiten ähnlich angesehen wird;“  

v) Nummer 20 erhält folgende Fassung: 

„20. ‚Finanzholdinggesellschaft‘ ein Unternehmen, das alle folgenden Bedingungen 

erfüllt: 

a) Es ist ein Finanzinstitut; 

www.parlament.gv.at



  

 54 

 

b) es ist keine gemischte Finanzholdinggesellschaft; 

c) es hat mindestens ein Tochterunternehmen, das ein Institut ist; 

d) mehr als 50 % eines der folgenden Indikatoren sind auf kontinuierlicher Basis 

Tochterunternehmen, die Institute oder Finanzinstitute sind, und Tätigkeiten 

zuzuordnen, die vom Unternehmen selbst ausgeübt werden und nicht mit dem 

Erwerb oder dem Halten von Beteiligungen an Tochterunternehmen 

zusammenhängen, wenn es sich um Tätigkeiten derselben Art handelt wie die 

von Instituten oder Finanzinstituten ausgeübten: 

i) Eigenkapital des Unternehmens auf Basis seiner konsolidierten Lage; 

ii) Vermögenswerte des Unternehmens auf Basis seiner konsolidierten 

Lage; 

iii) Einkünfte des Unternehmens auf Basis seiner konsolidierten Lage; 

iv) Personal des Unternehmens auf Basis seiner konsolidierten Lage; 

v) andere von der zuständigen Behörde als relevant erachtete Indikatoren. 
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Die zuständige Behörde kann entscheiden, dass ein Unternehmen nicht 

als Finanzholdinggesellschaft einzustufen ist, selbst wenn einer der in 

Absatz 1 Ziffern i bis iv genannten Indikatoren erfüllt ist, falls die 

zuständige Behörde der Auffassung ist, dass der maßgebliche Indikator 

kein angemessenes und zutreffendes Bild der Haupttätigkeiten und 

Risiken der Gruppe vermittelt. Bevor sie eine solche Entscheidung 

trifft, konsultiert die zuständige Behörde die EBA und legt eine 

fundierte und ausführliche qualitative und quantitative Begründung 

vor. Die zuständige Behörde berücksichtigt die Stellungnahme der 

EBA gebührend und legt der EBA im Fall, dass sie beschließt, von ihr 

abzuweichen, innerhalb von drei Monaten ab dem Tag des Eingangs 

der Stellungnahme der EBA die Gründe für die Abweichung von der 

entsprechenden Stellungnahme dar;“ 

vi) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„20a. ‚Investmentholdinggesellschaft‘ eine 

Investmentholdinggesellschaft im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 23 der Verordnung (EU) 2019/2033 ▌;“  

vii) Nummer 26 erhält folgende Fassung: 

„26. ‚Finanzinstitut’ ein Unternehmen, das die beiden folgenden 

Bedingungen erfüllt: 

a) Es ist kein Institut, keine reine Industrieholdinggesellschaft, 

keine Verbriefungszweckgesellschaft, keine 

Versicherungsholdinggesellschaft im Sinne des Artikels 212 

Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 2009/138/EG und keine 

gemischte Versicherungsholdinggesellschaft im Sinne des 

Artikels 212 Absatz 1 Buchstabe g jener Richtlinie, es sei 

denn, eine gemischte Versicherungsholdinggesellschaft hat 

ein Tochterinstitut; 
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b) es erfüllt eine oder mehrere der folgenden Bedingungen: 

i) Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht darin, Beteiligungen zu 

erwerben oder zu halten oder eine oder mehrere der in Anhang I 

Nummern 2 bis 12 und Nummern 15, 16 und 17 der Richtlinie 

2013/36/EU aufgeführten Tätigkeiten auszuüben oder eine oder mehrere 

der in Anhang I Abschnitt A oder B der Richtlinie 2014/65/EU 

▌aufgeführten Dienstleistungen oder Tätigkeiten in Bezug auf die in 

Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2014/65/EU aufgeführten 

Finanzinstrumente auszuüben; 
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ii) das Unternehmen ist eine Wertpapierfirma, eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft, eine Investmentholdinggesellschaft, ein in 

Artikel 1 Absatz 1 unter Buchstaben a bis d der Richtlinie (EU) 

2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates* kategorisierter 

Zahlungsdienstleister, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft oder ein 

Anbieter von Nebendienstleistungen; 

___________________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 

Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU und 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).“ 

viii) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„26a. ‚reine Industrieholdinggesellschaft‘ ein Unternehmen, das alle folgenden 

Bedingungen erfüllt: 

a) Seine Haupttätigkeit besteht darin, Beteiligungen zu erwerben oder zu halten; 
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b) es fällt nicht unter Nummer 27 Buchstabe a oder Nummer 27 Buchstaben d 

bis l des vorliegenden Absatzes und ist keine Wertpapierfirma oder 

Vermögensverwaltungsgesellschaft und kein Zahlungsdienstleister im Sinne 

des Artikels 1 Absatz 1 Buchstaben a bis d der Richtlinie (EU) 2015/2366; 

▌  

c) es hält keine Beteiligungen an einem Unternehmen der Finanzbranche;“ 

ix) Nummer 27 Buchstabe c wird gestrichen. 

x) Nummer 28 erhält folgende Fassung: 

„28. ‚Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat‘ ein Institut in einem Mitgliedstaat, das ein 

Institut oder ein Finanzinstitut als Tochterunternehmen hat oder das eine Beteiligung 

an einem Institut oder Finanzinstitut ▌hält und das nicht selbst Tochterunternehmen 

eines anderen im selben Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder einer im selben 

Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft ist;“ 
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xi) Nummer 35 erhält folgende Fassung: 

▌  

„35. ‚Beteiligung‘ eine Beteiligung im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 

2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* oder das direkte oder 

indirekte Eigentum von 20 % oder mehr der Stimmrechte oder des Kapitals eines 

Unternehmens;  

___________________________ 

* Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 

von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 

2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, 

S. 19).“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=


  

 60 

 

xii) ▌Nummer 37 erhält folgende Fassung: 

„37. ‚Kontrolle‘ das Verhältnis zwischen einem Mutterunternehmen und einem 

Tochterunternehmen im Sinne des Artikels 22 der Richtlinie 2013/34/EU oder der 

Rechnungslegungsstandards, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* für ein Institut gelten, oder ein 

vergleichbares Verhältnis zwischen einer natürlichen oder juristischen Person und 

einem Unternehmen;  

___________________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards 

(ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1).“ 

xiii) Nummer 52 erhält folgende Fassung: 

„52. ‚operationelles Risiko‘ das Risikovon Verlusten, die durch die Unangemessenheit 

oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch 

externe Ereignisse, was unter anderem Rechtsrisiken, Modellrisiken oder Risiken 

der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT-Risiko), nicht aber 

strategische Risiken und Reputationsrisiken einschließt, verursacht werden;“ 
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xiv) Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

„52a. ‚Rechtsrisiko‘ das Risiko eines Verlustes, einschließlich Aufwendungen, Geldbußen, 

Strafen oder Entschädigungen mit Strafcharakter, der einem Institut infolge von 

Ereignissen entstehen kann, die zu Gerichtsverfahren führen, was Folgendes 

einschließt: 

a) Aufsichtsmaßnahmen und private Vergleiche; 

b) Untätigkeit, obwohl Maßnahmen erforderlich sind, um eine rechtliche 

Verpflichtung einzuhalten; 

c) Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Einhaltung einer rechtlichen 

Verpflichtung zu vermeiden; 

d) Fehlverhaltensereignisse, das heißt Ereignisse, die aufgrund eines vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Fehlverhaltens eintreten, einschließlich einer 

unangemessenen Bereitstellung an Finanzdienstleistungen oder der 

Bereitstellung unzureichender oder irreführender Informationen zum 

Finanzrisiko der von dem Institut verkauften Produkte; 

e) die Nichteinhaltung jeglicher Anforderungen, die sich aus nationalem oder 

internationalem Recht oder gesetzlichen Bestimmungen ergeben; 

f) die Nichteinhaltung jeglicher Anforderungen, die sich aus vertraglichen 

Vereinbarungen ergeben, oder interner Regeln und Verhaltenskodizes, die 

gemäß nationalen oder internationalen Vorschriften und Praktiken aufgestellt 

wurden; 

g) die Nichteinhaltung von Ethikvorschriften; 
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52b. ‚Modellrisiko‘ das Risiko eines Verlustes infolge von Entscheidungen ▌, die sich 

grundsätzlich auf das Ergebnis interner Modelle stützen ▌, wenn diese Modelle 

Fehler bei der Konzeption, Ausgestaltung, Parameterschätzung, Umsetzung, 

Verwendung oder Überwachung aufweisen, was Folgendes einschließt: 

a) die unsachgemäße Konzeption eines ausgewählten internen Modells und seiner 

Eigenschaften; 

b) die unzureichende Überprüfung der Eignung eines ausgewählten internen 

Modells für das zu bewertende Finanzinstrument oder für das Produkt, für das 

ein Preis festgesetzt werden soll, oder der Eignung des ausgewählten internen 

Modells für die geltenden Marktbedingungen; 

c) Fehler bei der Umsetzung eines ausgewählten internen Modells; 

d) falsche Bewertungen zu Marktpreisen und Risikomessungen infolge eines 

Fehlers bei der Eingabe eines Geschäftsvorgangs in das Handelssystem; 
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e) die Verwendung eines ausgewählten internen Modells oder seiner Ergebnisse 

zu einem Zweck, für den das Modell nicht vorgesehen oder konzipiert wurde, 

einschließlich einer Manipulation der Modellierungsparameter; 

f) die nicht zeitnahe oder unwirksame Überwachung oder Validierung der 

Leistung des Modells oder der Prognosefähigkeit, um zu bewerten, ob das 

ausgewählte interne Modell weiterhin für den vorgesehenen Zweck geeignet 

ist; 

52c. ‚IKT-Risiko‘ das Risiko von Verlusten ▌in Verbindung mit jedem 

vernünftigerweise identifizierbaren Umstand im Zusammenhang mit der Nutzung 

von Netzwerk- und Informationssystemen, die bei Eintritt – durch die damit 

einhergehenden nachteiligen Auswirkungen im digitalen oder physischen Umfeld 

– die Sicherheit der Netzwerk- und Informationssysteme, jeglicher 

technologieabhängiger Instrumente oder Prozesse, von Geschäften und Prozessen 

oder der Bereitstellung von Diensten beeinträchtigen könnten; 

52d. ‚Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiko‘ oder ‚ESG-Risiko▌‘ das Risiko 

▌etwaiger negativer finanzieller Auswirkungen auf ein Institut, die sich aus den 

derzeitigen oder künftigen Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- oder Governance-

Faktoren (ESG-Faktoren) auf die Gegenparteien oder die angelegten 

Vermögenswerte dieses Instituts ergeben; ESG-Risiken treten in Form der 

traditionellen Kategorien finanzieller Risiken ein;  
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52e. ‚Umweltrisiko‘ das Risiko ▌etwaiger negativer finanzieller Auswirkungen auf ein 

Institut, die sich aus den derzeitigen oder künftigen Auswirkungen von 

Umweltfaktoren auf die Gegenparteien oder die angelegten Vermögenswerte dieses 

Instituts ergeben, was Faktoren im Zusammenhang mit der Transition zu den in 

Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des 

Rates* festgelegten Zielen einschließt; 

▌  

das Umweltrisiko umfasst sowohl das physische Risiko als auch das 

Transitionsrisiko; 

52f. ‚physisches Risiko‘ als Teil des ▌Umweltrisikos das Risiko ▌etwaiger negativer 

finanzieller Auswirkungen auf ein Institut, die sich aus den derzeitigen oder 

künftigen Auswirkungen der physischen Effekte von Umweltfaktoren auf die 

Gegenparteien oder die angelegten Vermögenswerte dieses Instituts ergeben; 
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52g. ‚Transitionsrisiko‘ als Teil des ▌Umweltrisikos das Risiko ▌etwaiger negativer 

finanzieller Auswirkungen auf ein Institut, die sich aus den derzeitigen oder 

künftigen Auswirkungen der Transition ▌zu einer ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaft auf die Gegenparteien oder die angelegten Vermögenswerte dieses 

Instituts ergeben; 

52h. ‚Sozialrisiko‘ das Risiko ▌etwaiger negativer finanzieller Auswirkungen auf ein 

Institut, die sich aus den derzeitigen oder künftigen Auswirkungen von 

Sozialfaktoren auf seine Gegenparteien oder angelegten Vermögenswerte ergeben; 

52i. ‚Governance-Risiko‘ das Risiko ▌etwaiger negativer finanzieller Auswirkungen auf 

ein Institut, die sich aus den derzeitigen oder künftigen Auswirkungen von 

Governance-Faktoren auf die Gegenparteien oder die angelegten Vermögenswerte 

dieses Instituts ergeben; 

___________________________ 

* Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen 

und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).“ 
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xv) Die Nummern 54, 55 und 56 erhalten folgende Fassung: 

„54. ‚Ausfallwahrscheinlichkeit‘ oder ‚PD‘ die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls eines 

Schuldners oder gegebenenfalls einer Kreditfazilität über einen Zeitraum von einem 

Jahr und im Kontext des Verwässerungsrisikos die Wahrscheinlichkeit der 

Verwässerung über einen Zeitraum von einem Jahr; 

55. ‚Verlustquote bei Ausfall‘ oder ‚LGD‘ das ▌Verhältnis zwischen dem Verlust, der 

bei einer Risikoposition im Zusammenhang mit einer einzelnen Fazilität bei Ausfall 

eines Schuldners oder gegebenenfalls einer Kreditfazilität entsteht, und dem bei 

Ausfall oder zu einem bestimmten Referenzzeitpunkt nach dem Zeitpunkt des 

Ausfalls ausstehenden Betrag und im Kontext des Verwässerungsrisikos die 

Verlustquote bei Verwässerung im Sinne des ▌Verhältnisses zwischen dem Verlust, 

der bei einer Risikoposition im Zusammenhang mit einer angekauften Forderung 

bei Verwässerung entsteht, und dem Betrag, der gemäß der ▌angekauften Forderung 

aussteht; 

56. ‚Umrechnungsfaktor‘ oder ‚Kreditumrechnungsfaktor‘ oder ‚CCF‘ das ▌Verhältnis 

zwischen dem ▌nicht in Anspruch genommenen Betrag einer Zusage aus einer 

einzelnen Fazilität, der aus dieser einzelnen Fazilität ab einem bestimmten Zeitpunkt 

vor Ausfall in Anspruch genommen werden ▌und ▌daher bei Ausfall ausstehen 

könnte, und dem ▌nicht in Anspruch genommenen Betrag der Zusage aus dieser 

Fazilität, wobei sich der Umfang der Zusage nach dem mitgeteilten Limit bestimmt, 

es sei denn, das nicht mitgeteilte Limit ist höher;“  

▌  
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xvi) Die Nummern 58, 59 und 60 erhalten folgende Fassung: 

„58. ‚Besicherung mit Sicherheitsleistung‘ oder ‚FCP‘ ein Verfahren der 

Kreditrisikominderung, bei dem eine Reduzierung des mit der Risikoposition eines 

Instituts verbundenen Kreditrisikos dadurch erreicht wird, dass das Institut das Recht 

hat, bei Ausfall des Schuldners oder der Kreditfazilität oder bei bestimmten anderen 

mit dem Schuldner zusammenhängenden Kreditereignissen bestimmte 

Vermögenswerte oder Beträge zu verwerten, ihren Transfer oder ihre Aneignung zu 

erwirken oder sie einzubehalten oder aber den Risikopositionsbetrag auf die 

Differenz zwischen diesem und dem Betrag einer Forderung gegen das Institut 

herabzusetzen bzw. diesen durch diese Differenz zu ersetzen; 

59. ‚Absicherung ohne Sicherheitsleistung‘ oder ‚UFCP‘ ein Verfahren der 

Kreditrisikominderung, bei dem eine Reduzierung des mit der Risikoposition eines 

Instituts verbundenen Kreditrisikos durch die Verpflichtung eines Dritten erreicht 

wird, bei Ausfall des Schuldners oder der Kreditfazilität oder bestimmten anderen 

Kreditereignissen eine Zahlung zu leisten; 

60. ‚bargeldnahes Instrument‘ ein Einlagenzertifikat, eine Schuldverschreibung, 

einschließlich einer gedeckten Schuldverschreibung, oder ein anderes nicht 

nachrangiges Instrument, das ein kreditgebendes Institut begeben hat, für das dieses 

kreditgebende Institut bereits die vollständige Zahlung erhalten hat und das das 

Institut uneingeschränkt zum Nennwert zurückzahlen wird;“  
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xvii) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„60a. ‚Gold‘ Gold als Rohstoff, einschließlich Goldbarren, Ingots und Münzen, die am 

Goldmarkt – sofern liquide Goldmärkte vorhanden sind – allgemein akzeptiert 

werden und deren Wert durch den Wert des Goldgehalts, definiert durch Reinheit 

und Masse, bestimmt wird und nicht das Interesse, das Numismatiker daran haben;“  

xviii) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„74a. ‚Immobilienwert‘ den gemäß Artikel 229 Absatz 1 ermittelten Wert einer Wohn- 

oder Gewerbeimmobilie;“ 

xix) Nummer 75 erhält folgende Fassung: 

„75. ‚Wohnimmobilie‘ jede der Folgenden:  

a) eine Immobilie, die ihrer Art nach eine Wohnstätte ist und alle geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Nutzung der Immobilie zu 

Wohnzwecken erfüllt; 
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b) eine Immobilie, die ihrer Art nach eine Wohnstätte ist und sich noch im Bau 

befindet, sofern die Erwartung besteht, dass die Immobilie alle geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Nutzung der Immobilie zu 

Wohnzwecken erfüllen wird; 

c) das Wohnrecht in Wohnungsgenossenschaften in Schweden; 

d) ein Grundstück, das zu einer unter Buchstabe a, b oder c genannten Immobilie 

gehört;“  

xx) Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

„75a. ‚Gewerbeimmobilie‘ jede Immobilie, die keine Wohnimmobilie ist ▌;  

75b. ‚Risikoposition aus einnahmengenerierenden Immobilien‘ oder ‚IPRE-

Risikoposition‘ eine durch eine oder mehrere Wohn- oder Gewerbeimmobilien 

besicherte Risikoposition, bei der die Erfüllung der mit der Risikoposition 

verbundenen Kreditverpflichtungen wesentlich von den Zahlungsströmen abhängt, 

die durch die diese Risikoposition besichernden Immobilien generiert werden, anstatt 

von der Fähigkeit des Schuldners, die Kreditverpflichtungen aus anderen Quellen zu 

erfüllen, wobei die primäre Quelle solcher Zahlungsströme Miet- oder 

Pachtzahlungen oder Erlöse aus dem Verkauf der Wohn- oder Gewerbeimmobilie 

sind; 
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75c. ‚Risikoposition aus nicht-einnahmengenerierenden Immobilien‘ oder ‚Nicht-IPRE-

Risikoposition‘ jede durch eine oder mehrere Wohn- oder Gewerbeimmobilien 

besicherte Risikoposition, die keine IPRE-Risikoposition ist; 

75d. ‚durch Wohnimmobilien besicherte Risikoposition‘ oder ‚durch ein Grundpfandrecht 

auf Wohnimmobilien besicherte Risikoposition‘ eine durch Wohnimmobilien 

besicherte Risikoposition oder eine gemäß Artikel 108 Absatz 4 als solche 

angesehene Risikoposition; 

75e. ‚durch Gewerbeimmobilien besicherte Risikoposition‘ oder ‚durch ein 

Grundpfandrecht auf Gewerbeimmobilien besicherte Risikoposition‘ eine durch eine 

Gewerbeimmobilie besicherte Risikoposition ▌; 

75f. ‚durch Immobilien besicherte Risikoposition‘ oder ‚durch ein Grundpfandrecht auf 

Immobilien besicherte Risikoposition‘ eine durch eine Wohn- oder 

Gewerbeimmobilie besicherte Risikoposition oder eine gemäß Artikel 108 Absatz 4 

als solche angesehene Risikoposition;“ 
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xxi) Nummer 78 erhält folgende Fassung: 

„78. ‚Einjahresausfallquote‘ das Verhältnis zwischen der Zahl der Schuldner oder – falls 

die Definition des Ausfalls nach Artikel 178 Absatz 1 Unterabsatz 2 auf der 

Kreditfazilitätsebene erfolgt – Kreditfazilitäten, bei denen ein Ausfall während 

eines Zeitraums, der ein Jahr vor dem Beobachtungszeitpunkt T beginnt, als 

eingetreten gilt, und der Zahl der Schuldner oder – falls die Definition des Ausfalls 

nach Artikel 178 Absatz 1 Unterabsatz 2 auf der Kreditfazilitätsebene erfolgt – 

▌Kreditfazilitäten, die ein Jahr vor dem Beobachtungszeitpunkt T dieser Klasse oder 

diesem Pool zugeordnet waren;“  

xxii) Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

„78a. ‚Risikopositionen aus Grunderwerb, Erschließung und Bau‘ oder ‚ADC-

Risikopositionen‘ Risikopositionen gegenüber Unternehmen oder 

Zweckgesellschaften, die den Grunderwerb für Erschließungs- und Bauzwecke 

finanzieren oder die die Erschließung und den Bau von Wohn- oder 

Gewerbeimmobilien finanzieren; 

78b. ‚Nicht-ADC-Risikoposition‘ jede durch eine oder mehrere Wohn- oder 

Gewerbeimmobilien besicherte Risikoposition, die keine ADC-Risikoposition ist;“ 

xxiii) Nummer 79 wird gestrichen. 
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xxiv) Nummer 114 erhält folgende Fassung: 

„114. ‚indirekte Position‘ jede Risikoposition gegenüber einem Intermediär, der 

Risikopositionen aus von einem Unternehmen der Finanzbranche begebenen 

Kapitalinstrumenten oder aus von einem Institut begebenen Verbindlichkeiten hält, 

wobei im Fall einer endgültigen Abschreibung der von dem Unternehmen der 

Finanzbranche begebenen Kapitalinstrumente oder der von dem Institut begebenen 

Verbindlichkeiten der dem Institut dadurch entstehende Verlust nicht wesentlich von 

dem Verlust abweichen würde, der dem Institut aus dem direkten Halten jener von 

dem Unternehmen der Finanzbranche begebenen Kapitalinstrumente oder jener von 

dem Institut begebenen Verbindlichkeiten erwachsen würde;“  

xxv) Nummer 126 erhält folgende Fassung: 

„126. ‚synthetische Position‘ die Investition eines Instituts in ein Finanzinstrument, dessen 

Wert direkt an den Wert der von einem Unternehmen der Finanzbranche begebenen 

Kapitalinstrumente oder den Wert der von einem Institut begebenen 

Verbindlichkeiten gekoppelt ist;“  
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xxvi) Nummer 127 Buchstabe b erhält folgende Fassung:  

„b) die Institute sind gemäß Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU voll konsolidiert und 

in die Aufsicht auf konsolidierter Basis eines Instituts, das gemäß Teil 1 Titel II 

Kapitel 2 dieser Verordnung ein Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat ist, 

einbezogen und unterliegen Eigenmittelanforderungen,“ 

xxvii) Nummer 144 erhält folgende Fassung: 

„144. ‚Handelstisch‘ eine genau definierte Gruppe von Händlern, die von dem Institut 

gemäß Artikel 104b Absatz 1 für die gemeinsame Verwaltung eines Portfolios von 

Handelsbuchpositionen oder den in den Absätzen 5 und 6 jenes Artikels genannten 

Anlagebuchpositionen gemäß einer genau festgelegten und kohärenten 

Geschäftsstrategie eingerichtet wurde und innerhalb derselben 

Risikomanagementstruktur agiert;“  
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xxviii) ▌Nummer 145 Buchstabe f erhält folgende Fassung:  

„f) die konsolidierten Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Instituts im 

Zusammenhang mit Tätigkeiten mit im Europäischen Wirtschaftsraum 

niedergelassenen Gegenparteien, mit Ausnahme gruppeninterner 

Risikopositionen im Europäischen Wirtschaftsraum, übersteigen 75 % 

sowohl der konsolidierten Gesamtvermögenswerte als auch der 

konsolidierten Gesamtverbindlichkeiten des Instituts, in beiden Fällen mit 

Ausnahme der gruppeninternen Risikopositionen;“  
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xxix) Die folgenden Nummern ▌werden angefügt:  

„151. ‚revolvierende Risikoposition‘ jede Risikoposition, bei der die 

Kreditinanspruchnahme bis zu einem vereinbarten Limit durch Inanspruchnahmen 

und Rückzahlungen nach dem freien Ermessen des Kreditnehmers schwanken darf; 

152. ‚Transaktoren-Risikoposition‘ jede revolvierende Risikoposition mit einer 

mindestens zwölfmonatigen Rückzahlungshistorie, die eines der Folgenden ist: 

a) eine Risikoposition, bei der der zum nächsten planmäßigen 

Rückzahlungstermin zurückzuzahlende Saldo regelmäßig, mindestens aber alle 

zwölf Monate, als der zu einem im Voraus festgelegten Referenzstichtag in 

Anspruch genommene Betrag ermittelt wird, wobei ein planmäßiger 

Rückzahlungstermin nicht mehr als zwölf Monate später liegen darf, unter der 

Voraussetzung, dass der Saldo in den vorangegangenen zwölf Monaten zu 

jedem vorgesehenen Rückzahlungstermin in voller Höhe zurückgezahlt wurde; 

b) eine Überziehungsfazilität, die in den vorangegangenen zwölf Monaten nicht in 

Anspruch genommen wurde; 
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153. ‚Unternehmen des Sektors der fossilen Brennstoffe‘ eine Gesellschaft oder ein 

Unternehmen, die bzw. das statistisch als hauptsächlich im Kohle-, Öl- oder 

Gassektor wirtschaftlich tätig eingestuft wird, und zwar nach Anhang XXXIX 

Meldebogen 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 der Kommission* 

und unter Bezugnahme auf die in Anhang I Abschnitte B, C, D und G der 

Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates** 

aufgeführten Codes der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige (NACE 

Revision 2); wird die hauptsächliche wirtschaftliche Tätigkeit einer Gesellschaft 

oder eines Unternehmens nicht anhand der in der Verordnung (EG) 

Nr. 1893/2006 festgelegten NACE-Revision-2-Codes oder einer daraus 

abgeleiteten nationalen Systematik eingestuft, so bestimmten Institute konservativ, 

ob die Haupttätigkeit dieser Gesellschaft oder dieses Unternehmens in einem 

dieser Sektoren liegt; 

154. ‚Risikopositionen, die den Auswirkungen von Umwelt- oder Sozialfaktoren 

ausgesetzt sind‘, Risikopositionen, die das Ziel der Union, ihre regulatorischen 

Ziele in Bezug auf ESG-Faktoren zu erreichen, in einer Weise behindern, die 

negative finanzielle Auswirkungen auf Institute in der Union haben könnte; 
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155. „Schattenbankunternehmen“ ein Unternehmen, das außerhalb des 

Regelungsrahmens Banktätigkeiten ausübt. 

___________________________ 

* Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 der Kommission vom 15. März 2021 zur 

Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Offenlegung der in Teil 8 Titel II 

und III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

genannten Informationen durch die Institute und zur Aufhebung der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013 der Kommission, der Delegierten 

Verordnung (EU) 2015/1555 der Kommission, der Durchführungsverordnung (EU) 

2016/200 der Kommission und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2295 der Kommission 

(ABl. L 136 vom 21.4.2021, S. 1). 

** Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE 

Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger 

Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, 

S. 1).“ 
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xxx) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b Ziffern ii und iii werden im 

Fall, dass das Unternehmen einer Drittlandgruppe angehört, die gesamten Vermögenswerte 

jeder Zweigstelle der Drittlandgruppe, die in der Union zugelassen ist, in den kombinierten 

Gesamtwert der Vermögenswerte aller Unternehmen der Gruppe eingerechnet.  

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b Ziffer iii kann die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde von dem Unternehmen alle einschlägigen Informationen 

verlangen, um ihre Entscheidung zu treffen. 
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Nummer 52a beinhaltet das Rechtsrisiko keine 

Rückerstattungen an Dritte oder Mitarbeiter und Goodwill-Zahlungen im Rahmen von von 

Geschäftsgelegenheiten, wenn keine Vorschriften oder ethischen Regeln verletzt werden und das 

Institut seine Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Das Rechtsrisiko umfasst auch keine externen 

Rechtskosten, wenn das Ereignis, das diese externen Kosten verursacht, kein durch operationelle 

Risiken bedingtes Ereignis darstellt. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Nummer 145 Buchstabe e des vorliegenden Absatzes kann 

ein Institut mit nichtfinanziellen Kunden eingegangene Derivatepositionen und die von ihm zur 

Absicherung dieser Positionen verwendeten Derivatepositionen ausnehmen, sofern der gemäß 

Artikel 273a Absatz 3 berechnete Gesamtwert der ausgenommenen Positionen 10 % der 

gesamten bilanziellen und außerbilanziellen Vermögenswerte des Instituts nicht übersteigt.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt:  

„(5) Bis zum … [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] gibt die EBA 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen die 

Kriterien für die Ermittlung von in Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 18 des vorliegenden 

Artikels genannten Tätigkeiten festgelegt werden.“ 
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2. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. ‚erwarteter Verlust‘ oder ‚EL‘ die auf eine einzelne Fazilität bezogene Quote des 

Verlustbetrags, der bei einer Risikoposition in einem der folgenden Fälle zu erwarten 

ist: 

a) bei einem potenziellen Ausfall eines Schuldners über einen Zeitraum von 

einem Jahr im Verhältnis zu dem zum Zeitpunkt des Ausfalls ausstehenden 

Betrag; 

b) bei einem potenziellen Verwässerungsereignis über einen Zeitraum von einem 

Jahr im Verhältnis zu dem zum Zeitpunkt des Eintritts des 

Verwässerungsereignisses ausstehenden Betrag;“  
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b) Die folgenden Nummern werden angefügt: 

„4. ‚Kreditverpflichtung‘ jede Verpflichtung aus einem Kreditvertrag, einschließlich 

Kapitalbetrag, Zinsen und Gebühren, die ein Schuldner ▌schuldet;  

5. ‚Kreditrisikoposition‘ jeden bilanzwirksamen ▌oder ▌außerbilanziellen Posten, der 

zu einer Kreditverpflichtung führt oder führen kann; 

6. ‚Fazilität‘ oder ‚Kreditfazilität‘ eine Kreditrisikoposition aus einem Vertrag oder 

einem Set von Verträgen zwischen einem Schuldner und einem Institut; 

7. ‚Sicherheitsspanne‘ einen Aufschlag, der ▌in Schätzungen der Risikoparameter 

einfließt, um dem erwarteten Schätzfehlerspektrum Rechnung zu tragen, das aus 

festgestellten Mängeln bei Daten, Methoden, Modellen und Veränderungen bei den 

Kreditvergaberichtlinien, der Risikobereitschaft, den Inkassorichtlinien und 

Richtlinien der Sicherheitenverwertung und Einbringung sowie aller sonstigen 

Quellen zusätzlicher Unsicherheit sowie durch den allgemeinen Schätzfehler stammt; 

8. ‚angemessene Anpassung‘ die Auswirkungen auf Schätzungen der 

Risikoparameter, die sich aus der Anwendung von Methoden ergeben, die im 

Rahmen der Schätzung der Risikoparameter zur Berichtigung der ermittelten 

Mängel bei Daten und Schätzmethoden sowie zur Erfassung von Veränderungen 

bei den Kreditvergaberichtlinien, der Risikobereitschaft, den Inkassorichtlinien 

und Richtlinien der Sicherheitenverwertung und Einbringung sowie aller 

sonstigen Quellen zusätzlicher Unsicherheit soweit dies möglich ist, eingesetzt 

werden, um Verzerrungen in den Schätzungen der Risikoparameter zu vermeiden; 
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9. ‚kleines und mittleres Unternehmen‘ oder ‚KMU‘ eine Gesellschaft oder ein 

Unternehmen mit einem Jahresumsatz, der laut jüngstem konsolidierten Abschluss 

50 000 000 EUR nicht übersteigt; 

10. ‚Zusage‘ jede vertragliche Vereinbarung, die ein Institut einem Kunden anbietet, von 

diesem Kunden angenommen wird und die Gewährung eines Kredits, den Kauf von 

Vermögenswerten oder die Begebung von Kreditsubstituten zum Gegenstand hat, 

sowie jede solche Vereinbarung, die jederzeit bedingungslos und ohne vorherige 

Benachrichtigung eines Schuldners durch ein Institut kündbar ist, und jede 

Vereinbarung, die durch ein Institut kündbar ist, falls ein Schuldner die in der 

Dokumentation zur Fazilität festgelegten Bedingungen nicht erfüllt, wozu auch 

Bedingungen gehören, die der Schuldner vor einer erstmaligen oder späteren 

Inanspruchnahme im Rahmen der Vereinbarung erfüllen muss, es sei denn, 

vertragliche Vereinbarungen erfüllen alle folgenden Bedingungen: 

a) vertragliche Vereinbarungen, bei denen das Institut keine Gebühren oder 

Provisionen für die Herstellung oder Aufrechterhaltung der vertraglichen 

Vereinbarungen erhält; 

b) vertragliche Vereinbarungen, bei denen der Kunde die erstmalige und jede 

spätere Inanspruchnahme im Rahmen dieser vertraglichen Vereinbarungen bei 

dem Institut beantragen muss; 
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c) vertragliche Vereinbarungen, bei denen das Institut unabhängig davon, ob der 

Kunde die in der Dokumentation zur vertraglichen Vereinbarung festgelegten 

Bedingungen erfüllt, die volle Entscheidungshoheit über die Ausführung jeder 

Inanspruchnahme hat; 

d) die vertraglichen Vereinbarungen ermöglichen es dem Institut ▌, die Bonität 

des Kunden unmittelbar vor der Entscheidung über die Ausführung jeder 

Inanspruchnahme zu bewerten, und das Institut hat interne Verfahren 

eingeführt, um sicherzustellen, dass eine solche Bewertung vor der 

Ausführung jeder Inanspruchnahme erfolgt, und wendet diese an; 

e) vertragliche Vereinbarungen, die einem Unternehmen, einschließlich eines 

KMU, angeboten werden, das fortlaufend einer engen Überwachung 

unterzogen wird; 

11. ‚bedingungslos kündbare Zusage‘ jede Zusage, deren Bedingungen es dem Institut 

erlauben, die Zusage jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung des Schuldners unter 

uneingeschränkter Ausschöpfung der im Rahmen des Verbraucherschutzrechts und 

gegebenenfalls damit verbundener Rechtsakte bestehenden 

Kündigungsmöglichkeiten zu kündigen, oder die bei einer Verschlechterung der 

Bonität eines Kreditnehmers automatisch eine Kündigung nach sich ziehen.“  
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3. Folgender Artikel wird eingefügt:  

„Artikel 5a 

Spezifische Begriffsbestimmungen für Kryptowerte  

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck  

1. ‚Kryptowert‘ einen Kryptowert im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 5 der 

Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates*, bei dem es 

sich nicht um eine digitale Zentralbankwährung handelt;  

2. ‚E-Geld-Token‘ einen E-Geld-Token im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 7 der 

Verordnung (EU) 2023/1114;  

3. ‚Risikoposition in Kryptowerten‘ einen Vermögenswert oder einen außerbilanziellen 

Posten im Zusammenhang mit einem Kryptowert, der ein Kreditrisiko, 

Gegenparteiausfallrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko oder Liquiditätsrisiko birgt; 
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4. ‚traditioneller Vermögenswert‘ jeden Vermögenswert, der kein Kryptowert ist, darunter  

a) Finanzinstrumente im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 50 dieser 

Verordnung;  

b) Geldbeträge im Sinne des Artikels $ Nummer 25 der Richtlinie (EU) 2015/2366; 

c) Einlagen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 3 der Richtlinie 2014/49/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates**; 

d) Verbriefungspositionen im Zusammenhang mit einer Verbriefung im Sinne des 

Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2017/2402; 

e) Nichtlebensversicherungs- oder Lebensversicherungsprodukte, die unter die in den 

Anhängen I und II der Richtlinie 2009/138/EG aufgeführten Versicherungszweige 

fallen, oder in jener Richtlinie genannte Rückversicherungs- und 

Retrozessionsverträge;  

f) Altersvorsorgeprodukte, die nach nationalem Recht als Produkte anerkannt sind, 

deren Zweck in erster Linie darin besteht, dem Anleger im Ruhestand ein 

Einkommen zu verschaffen, und die dem Anleger einen Anspruch auf bestimmte 

Leistungen verleihen; 
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g) amtlich anerkannte betriebliche Altersversorgungssysteme, die in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments 

und des Rates*** oder der Richtlinie 2009/138/EG fallen; 

h) individuelle Altersvorsorgeprodukte, für die nach nationalem Recht ein 

finanzieller Beitrag des Arbeitgebers vorgeschrieben ist und bei denen der 

Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer keine Wahlmöglichkeit hinsichtlich des 

Altersvorsorgeprodukts oder des Anbieters hat; 

i) ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 

der Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates****; 

j) Systeme der sozialen Sicherheit, die unter die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates***** und die Verordnung (EG) 

Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates****** fallen; 

5. ‚tokenisierter traditioneller Vermögenswert‘ eine Art von Kryptowert, der einen 

traditionellen Vermögenswert abbildet, einschließlich eines E-Geld-Tokens; 

6. ‚vermögenswertereferenzierter Token‘ einen vermögenswertereferenzierten Token im 

Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 6 der Verordnung (EU) 2023/1114;  

7. ‚Kryptowerte-Dienstleistung ‘ eine Kryptowerte-Dienstleistung im Sinne des Artikels 3 

Absatz 1 Nummer 16 der Verordnung (EU) 2023/1114. 
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___________________________ 

* Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 

2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 

Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 

2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 
**  Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 

über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

***  Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 

betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 
**** Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 

2019 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 

25.7.2019, S. 1). 
*****  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 

30.4.2004, S. 1). 
*****  Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1).“ 

▌  
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4. Artikel 10a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10a 

Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis, wenn Wertpapierfirmen 

Mutterunternehmen sind 

Für die Zwecke dieses Kapitels gelten Wertpapierfirmen und Investmentholdinggesellschaften 

als Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat oder als EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften, wenn diese Wertpapierfirmen oder 

Investmentholdinggesellschaften Mutterunternehmen eines Instituts oder einer der vorliegenden 

Verordnung unterliegenden Wertpapierfirma nach Artikel 1 Absatz 2 oder 5 der Verordnung 

(EU) 2019/2033 sind.“  

5. Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

▌ 

„Große Tochterunternehmen von EU-Mutterinstituten legen die in den Artikeln 437, 438, 440, 

442, 449a, 449b, 450, 451, 451a und 453 genannten Informationen auf Einzelbasis oder 

gegebenenfalls gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU auf teilkonsolidierter 

Basis offen.“ 
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6. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Beteiligungen an Instituten und Finanzinstituten, die von einem in die 

Konsolidierung einbezogenen Unternehmen und einem oder mehreren nicht in die 

Konsolidierung einbezogenen Unternehmen gemeinsam geleitet werden, werden 

gemäß ihrem Kapitalanteil quotenkonsolidiert, wenn die Haftung dieser 

Unternehmen auf ihren Kapitalanteil beschränkt ist.“  

c) Absatz 6 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Die zuständigen Behörden können insbesondere die Verwendung der in Artikel 22 

Absätze 7, 8 und 9 der Richtlinie 2013/34/EU vorgesehenen Methode gestatten oder 

vorschreiben.“  

d) Absatz 7 Unterabsatz 1 ▌erhält folgende Fassung: 

„Hat ein Institut ein Tochterunternehmen, das ein anderes Unternehmen als ein Institut 

oder ein Finanzinstitut ist oder hält es eine Beteiligung an einem solchen Unternehmen, so 

wendet es auf dieses Tochterunternehmen oder diese Beteiligung die Äquivalenzmethode 

an. Die Anwendung dieser Methode bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden 

Unternehmen in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen werden.“  
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e) In Absatz 8 erhält der einleitende Teil folgende Fassung:  

„Die zuständigen Behörden können eine Vollkonsolidierung oder Quotenkonsolidierung 

eines Tochterunternehmens oder eines Unternehmens, an dem ein Institut eine 

Beteiligung hält, vorschreiben, wenn dieses Tochterunternehmen oder 

Unternehmen kein Institut oder Finanzinstitut ist und wenn alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind:“  

f) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(10) Die EBA legt der Kommission bis zum … [▌ 12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] einen Bericht über die Vollständigkeit und Angemessenheit 

der ▌Begriffsbestimmungen und Bestimmungen dieser Verordnung über die 

Beaufsichtigung aller Arten von Risiken, denen Institute ausgesetzt sind, auf 

konsolidierter Ebene vor. Die EBA bewertet dabei insbesondere etwaige 

verbleibende Diskrepanzen bei diesen Begriffsbestimmungen und Bestimmungen 

neben ihrem Zusammenspiel mit dem geltenden Rechnungslegungsrahmen sowie 

jeden übrigen Aspekt, der ungewollte Einschränkungen für eine konsolidierte 

Beaufsichtigung mit sich bringen könnte, die umfassend ist und an neue 

Risikoquellen oder -arten oder an Strukturen, die zu Aufsichtsarbitrage führen 

könnten, angepasst werden kann. Die EBA aktualisiert ihren Bericht mindestens 

einmal alle zwei Jahre. 

Im Lichte der Erkenntnisse der EBA legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur 

Anpassung der einschlägigen Begriffsbestimmungen oder des aufsichtlichen 

Konsolidierungskreises vor.“ 
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7. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Ein Institut oder ein Finanzinstitut, das ein Tochterunternehmen oder ein 

Unternehmen, an dem eine Beteiligung gehalten wird, ist, muss nicht in den 

Konsolidierungskreis einbezogen werden, wenn der Gesamtbetrag der Vermögenswerte 

und außerbilanziellen Posten des betreffenden Unternehmens unter dem niedrigeren der 

beiden folgenden Beträge liegt:“  

b) In Absatz 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung:  

„Die gemäß Artikel 111 der Richtlinie 2013/36/EU für die Beaufsichtigung auf 

konsolidierter Basis zuständigen Behörden können im Einzelfall entscheiden, dass ein 

Institut oder ein Finanzinstitut, das ein Tochterunternehmen ist oder an dem eine 

Beteiligung gehalten wird, nicht in die Konsolidierung einbezogen werden muss, wenn“  
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8. Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) bei Anträgen eines EU-Mutterinstituts und seiner Tochterunternehmen oder 

Anträgen der Gesamtheit der Tochterunternehmen einer EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft auf die in Artikel 143 Absatz 1, Artikel 151 

Absatz 9, Artikel 283 und Artikel 325az genannten Erlaubnisse, um zu 

entscheiden, ob die beantragte Erlaubnis erteilt wird und an welche 

Bedingungen die Erlaubnis gegebenenfalls geknüpft werden sollte;“  

ii) Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Verwenden ein EU-Mutterinstitut und seine Tochterunternehmen, die 

Tochterunternehmen einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte 

EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft den in Artikel 143 genannten IRB-Ansatz 

einheitlich, so gestatten die zuständigen Behörden, dass das Mutterunternehmen und 

seine Tochterunternehmen die in Teil 3 Titel II Kapitel 3 Abschnitt 6 festgelegten 

Kriterien gemeinsam und in einer Weise erfüllen, die mit der Struktur der Gruppe 

und ihren Risikomanagementsystemen, -verfahren und -methoden vereinbar ist.“  
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c) Absatz 8 erhält folgende Fassung:  

„(8) Um gemeinsame Entscheidungen zu erleichtern, arbeitet die EBA Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards zur Festlegung des Verfahrens für 

gemeinsame Entscheidungen nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels 

über Anträge auf Genehmigungen nach Artikel 143 Absatz 1, Artikel 151 Absatz 9 

und Artikel 283 und 325az aus. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum … [12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] vor.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


  

 94 

 

9. Artikel 22 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 22 

Teilkonsolidierung von Unternehmen in Drittländern  

(1) Tochterinstitute oder zwischengeschaltete Tochter-Finanzholdinggesellschaften oder 

zwischengeschaltete gemischte Tochterfinanzholdinggesellschaften wenden die in den 

Artikeln 89, 90 und 91 und den Teilen 3, 4 und 7 festgelegten Anforderungen sowie die 

zugehörigen in Teil 7A festgelegten Meldepflichten auf Basis ihrer teilkonsolidierten 

Lage an, wenn sie ein Institut oder ein Finanzinstitut als Tochterunternehmen in einem 

Drittland haben oder eine Beteiligung an einem solchen Unternehmen halten.  

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels dürfen Tochterinstitute oder 

zwischengeschaltete Tochter-Finanzholdinggesellschaften oder zwischengeschaltete 

gemischte Tochterfinanzholdinggesellschaften entscheiden, die in den Artikeln 89, 90 

und 91 und den Teilen 3, 4 und 7 festgelegten Anforderungen sowie die zugehörigen in 

Teil 7A festgelegten Meldepflichten nicht auf Basis ihrer teilkonsolidierten Lage 

anzuwenden, wenn die gesamten Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten der 

Tochterunternehmen und Beteiligungen in Drittländern weniger als 10 % des 

Gesamtbetrags der Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten des Tochterinstituts 

oder der zwischengeschalteten Tochter-Finanzholdinggesellschaft oder der 

zwischengeschalteten gemischten Tochterfinanzholdinggesellschaft ausmachen.“ 
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10. Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer v wird gestrichen. 

11. Artikel 34 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 34 

Zusätzliche Bewertungsanpassungen 

(1) Institute wenden bei der Berechnung des Betrags ihrer Eigenmittel die Anforderungen des 

Artikels 105 auf all ihre zeitwertbilanzierten Vermögenswerte an und ziehen vom harten 

Kernkapital den Betrag etwaiger erforderlicher zusätzlicher Bewertungsanpassungen ab. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Institute unter außergewöhnlichen Umständen, deren 

Vorliegen durch eine Stellungnahme der EBA gemäß Absatz 3 festgestellt wird, den Gesamtwert 

der zusätzlichen Bewertungsanpassungen bei der Berechnung des vom harten Kernkapital in 

Abzug zu bringenden Gesamtbetrags verringern. 

(3) Zum Zweck der Abgabe der in Absatz 2 genannten Stellungnahme überwacht die EBA die 

Marktbedingungen, um zu bewerten, ob außergewöhnliche Umstände eingetreten sind, und 

unterrichtet die Kommission in einem solchen Fall sofort darüber. 

(4) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen die Indikatoren und Bedingungen, anhand derer die EBA 

die in Absatz 2 genannten außergewöhnlichen Umstände feststellt, und die in jenem Absatz 

genannte Verringerung des Gesamtwerts der aggregierten zusätzlichen Bewertungsanpassungen 

festgelegt werden. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

… [▌24 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  
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12. Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge 

anhand des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes (IRB-Ansatz) 

berechnen, gegebenenfalls den gemäß Artikel 159 berechneten IRB-Shortfall,“ 

ii) Buchstabe k wird wie folgt geändert: 

1. Ziffer v wird gestrichen. 

2. Folgende Ziffer wird angefügt:  

„vi) Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA, denen gemäß 

Artikel 132 Absatz 2 Unterabsatz 2 ein Risikogewicht von 1250 % zugewiesen 

wird.“ 
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b) Folgender Absatz wird angefügt:  

„(5) Für den alleinigen Zweck der Berechnung des maßgeblichen Betrags der 

unzureichenden Deckung notleidender Risikopositionen gemäß Absatz 1 

Buchstabe m des vorliegenden Artikels beträgt der maßgebliche Betrag der 

unzureichenden Deckung notleidender Risikopositionen, die von einem 

spezialisierten Schuldenumstrukturierer erworben wurden, abweichend von 

Artikel 47c und nach Unterrichtung der zuständigen Behörde null. Die in diesem 

Unterabsatz festgelegte Ausnahmeregelung gilt auf Einzelbasis und – im Fall von 

Gruppen, in denen alle Institute als spezialisierte Schuldenumstrukturierer gelten 

– auf konsolidierter Basis.  

Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Ausdruck ‚spezialisierter 

Schuldenumstrukturierer‘ ein Institut, das Laufe des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs sowohl auf Einzelbasis als auch auf konsolidierter Basis allen 

folgenden Bedingungen genügt hat:  

a) Die Haupttätigkeit des Instituts ist der Erwerb, die Verwaltung und die 

Umstrukturierung notleidender Risikopositionen gemäß einem klaren und 

wirksamen internen Entscheidungsprozess, der von seinem Leitungsorgan 

umgesetzt wird; 
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b) der ohne Berücksichtigung etwaiger Kreditrisikoanpassungen gemessene 

Buchwert der von ihm vergebenen Kredite übersteigt nicht 15 % seiner 

gesamten Vermögenswerte; 

c) mindestens 5 % des ohne Berücksichtigung etwaiger 

Kreditrisikoanpassungen gemessenen Buchwerts der von ihm vergebenen 

Kredite stellen eine vollständige oder teilweise Refinanzierung – oder die 

Anpassung einschlägiger Bedingungen – der erworbenen notleidenden 

Risikopositionen dar, die gemäß Artikel 47b als Stundungsmaßnahme gilt;  

d) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Instituts übersteigt nicht 

20 Mrd. EUR; 

e) das Institut erhält kontinuierlich eine strukturelle Liquiditätsquote von 

mindestens 130 % aufrecht; 

f) die Sichteinlagen des Instituts übersteigen nicht 5 % der gesamten 

Verbindlichkeiten des Instituts.  

Der spezialisierte Schuldenumstrukturierer unterrichtet die zuständige Behörde 

unverzüglich, wenn eine oder mehrere der in Unterabsatz 2 festgelegten 

Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Die zuständigen Behörden unterrichten die 

EBA mindestens einmal jährlich über die Anwendung dieses Absatzes durch die 

unter ihrer Aufsicht stehenden Institute.  
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Die EBA erstellt, führt und veröffentlicht eine Liste spezialisierter 

Schuldenumstrukturierer. Die EBA überwacht die Tätigkeit spezialisierter 

Schuldenumstrukturierer und erstattet der Kommission bis zum 31. Dezember 

2028 Bericht über die Ergebnisse dieser Überwachung und berät die Kommission 

gegebenenfalls darüber, ob die Bedingungen für die Einstufung als ‚spezialisierter 

Schuldenumstrukturierer‘ ausreichend risikobasiert und angemessen sind, um den 

Sekundärmarkt für notleidende Kredite zu begünstigen, und bewertet, ob 

zusätzliche Bedingungen erforderlich sind.“  

13. Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) der in Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii bis vi sowie 

Buchstaben l, m und n genannten Abzüge, mit Ausnahme des in Abzug zu bringenden 

Betrags für von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus 

temporären Differenzen resultieren,“  

14. Artikel 47c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung:  

„Abweichend von Absatz 3 des vorliegenden Artikels werden die folgenden 

Faktoren auf den Teil der notleidenden Risikoposition angewandt, für den eine 

Garantie oder Rückbürgschaft eines anerkennungsfähigen Sicherungsgebers nach 

Artikel 201 Absatz 1 Buchstaben a bis e besteht, wenn den unbesicherten 

Risikopositionen gegenüber diesen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein 

Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde:“  

www.parlament.gv.at



  

 100 

 

ii) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) 1 für den besicherten Teil der notleidenden Risikoposition ab dem ersten Tag 

des achten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend, es sei denn, der 

anerkennungsfähige Sicherungsgeber hat sich bereit erklärt, alle 

Zahlungsverpflichtungen des Schuldners gegenüber dem Institut in vollem 

Umfang und gemäß dem ursprünglichen vertraglichen Zahlungsplan zu 

erfüllen, in welchem Fall für den besicherten Teil der notleidenden 

Risikoposition ein Faktor von 0 angewandt wird.“  

b) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(4a) Abweichend von Absatz 3 unterliegt der Teil der notleidenden Risikoposition, für 

den eine Garantie oder Versicherung einer offiziellen Exportversicherungsagentur 

besteht, nicht den in diesem Artikel festgelegten Anforderungen.“  
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15. Artikel 48 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis h, Buchstabe k Ziffern ii bis vi sowie 

Buchstaben l, m und n, ausgenommen von der künftigen Rentabilität abhängige 

latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren;“  

b) Buchstabe b Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis h, Buchstabe k Ziffern ii bis vi sowie 

Buchstaben l, m und n, ausgenommen von der künftigen Rentabilität abhängige 

latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren.“  

16. Artikel 49 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die gemäß Absatz 1 nicht in Abzug gebrachten Beteiligungen gelten als Risikopositionen 

und erhalten ein Risikogewicht gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2. 

Die gemäß Absatz 2 oder 3 nicht in Abzug gebrachten Beteiligungen gelten als 

Risikopositionen und erhalten ein Risikogewicht von 100 %.“  
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17. Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii bis vi sowie Buchstaben l, 

m und n, ausgenommen von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 

die aus temporären Differenzen resultieren,“  

18. Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge gemäß Teil 3 

Titel II Kapitel 3 berechnen, gegebenenfalls dem gemäß Artikel 159 berechneten IRB-

Excess, vor Abzug von Steuereffekten, bis zu einer Höhe von 0,6 % der gemäß Teil 3 

Titel II Kapitel 3 berechneten risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge.“  

19. Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii bis vi sowie Buchstaben l, 

m und n, mit Ausnahme des in Abzug zu bringenden Betrags für von der künftigen 

Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen 

resultieren,“  
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20. In Artikel 72b Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Zusätzlich zu den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Verbindlichkeiten kann die 

Abwicklungsbehörde gestatten, dass Verbindlichkeiten bis zu einem aggregierten Betrag, der 

3,5 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 berechneten Gesamtrisikobetrags nicht übersteigt, als 

Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten, sofern“  

21. Artikel 72i Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii bis vi sowie Buchstaben l, 

m und n, mit Ausnahme des in Abzug zu bringenden Betrags für von der künftigen 

Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen 

resultieren,“  

22. Artikel 74 erhält folgende Fassung: 

1. „Artikel 74 

Positionen in von beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche begebenen 

Kapitalinstrumenten, die nicht zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln zählen  

2. Institute ziehen von keinem Bestandteil der Eigenmittel direkte, indirekte oder 

synthetische Positionen in von einem beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche 

begebenen Kapitalinstrumenten ab, die nicht zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln dieses 

Unternehmens zählen. Institute wenden auf solche Positionen risikogewichteten 

Positionsbeträge gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 an.“  
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23. Artikel 84 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 i) Unterabsatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) hartes Kernkapital des Tochterunternehmens, abzüglich des niedrigeren der 

folgenden Werte: 

i) des Betrags des harten Kernkapitals des Tochterunternehmens, der erforderlich 

ist, um, 

1. wenn es sich bei dem Tochterunternehmen um eines der in Artikel 81 

Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung aufgeführten 

Unternehmen, jedoch nicht um eine Wertpapierfirma oder eine 

zwischengeschaltete Investmentholdinggesellschaft handelt, die Summe 

aus der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Anforderung, den in den Artikeln 458 und 459 der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen, den in 

Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU genannten spezifischen 

Eigenmittelanforderungen und der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 Nummer 6 jener 

Richtlinie oder etwaige lokale aufsichtsrechtliche Vorschriften in 

Drittländern zu erreichen, soweit das harte Kernkapital diese 

Anforderungen, je nach Anwendbarkeit, erfüllen muss; 
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2. wenn das Tochterunternehmen eine Wertpapierfirma oder eine 

zwischengeschaltete Investmentholdinggesellschaft ist, die Summe aus 

der in Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2033 festgelegten 

Anforderung, den in Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 

(EU) 2019/2034 genannten spezifischen Eigenmittelanforderungen 

oder etwaige lokale aufsichtsrechtliche Vorschriften in Drittländern zu 

erreichen, soweit diese Anforderungen mit Kernkapital erfüllt werden 

müssen; 

ii) des sich auf jenes Tochterunternehmen beziehenden Betrags des 

konsolidierten harten Kernkapitals, der auf konsolidierter Basis erforderlich 

ist, um die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe 

a der vorliegenden Verordnung, den Anforderungen nach den Artikeln 458 

und 459 der vorliegenden Verordnung, den speziellen 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU und 

der kombinierten Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 

Nummer 6 jener Richtlinie oder  etwaige lokale aufsichtsrechtliche 

Vorschriften dritter Länder zu erreichen, soweit diese Anforderungen mit 

Kernkapital erfüllt werden müssen.“  

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann die zuständige Behörde einem Institut 

gestatten, einen der unter Buchstabe a Ziffern i oder ii genannten Beträge abzuziehen, sobald 

das Institut zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachgewiesen hat, dass der zusätzliche 

Betrag der Minderheitsbeteiligung zum Ausgleich von Verlusten auf konsolidierter Ebene zur 

Verfügung steht.“  
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b) Absatz 5 Buchstabe c erhält folgende Fassung:  

„c) zu ihrem Konsolidierungskreis gehört ein Tochterinstitut, an dem sie – im Rahmen 

des Kontrollverhältnisses im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 37 – nur eine 

Minderheitsbeteiligung hält,“ 

24. Artikel 85 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Kernkapital des Tochterunternehmens, abzüglich des niedrigeren der folgenden Werte:  

i) des Betrags des Kernkapitals des betreffenden Tochterunternehmens, der 

erforderlich ist, um, 

1. wenn es sich bei dem Tochterunternehmen um eines der in Artikel 81 Absatz 1 

Buchstabe a der vorliegenden Verordnung aufgeführten Unternehmen, 

jedoch nicht um eine Wertpapierfirma oder eine zwischengeschaltete 

Investmentholdinggesellschaft handelt, die Summe aus der in Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Anforderung, den in den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Anforderungen, den in Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU 

genannten spezifischen Eigenmittelanforderungen und der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 Nummer 6 jener 

Richtlinie oder etwaige lokale aufsichtsrechtliche Vorschriften in 

Drittländern zu erreichen, soweit diese Anforderungen mit Kernkapital 

erfüllt werden müssen; 
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2.– wenn das Tochterunternehmen eine Wertpapierfirma oder eine 

zwischengeschaltete Investmentholdinggesellschaft ist, die Summe aus der in 

Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2033 festgelegten Anforderung, den in 

Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2019/2034 genannten 

spezifischen Eigenmittelanforderungen oder etwaige lokale 

aufsichtsrechtliche Vorschriften in Drittländern zu erreichen, soweit diese 

Anforderungen mit Kernkapital erfüllt werden müssen;  

ii) des sich auf jenes Tochterunternehmen beziehenden Betrags des konsolidierten 

Kernkapitals, der auf konsolidierter Basis erforderlich ist, um die Summe aus der 

Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung, 

den Anforderungen nach den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden Verordnung, 

den speziellen Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der Richtlinie 

2013/36/EU und der kombinierten Kapitalpufferanforderung im Sinne des 

Artikels 128 Nummer 6 jener Richtlinie oder etwaige lokale aufsichtsrechtliche 

Vorschriften dritter Länder zu erreichen, soweit diese Anforderungen mit 

Kernkapital erfüllt werden müssen;“  

b) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann die zuständige Behörde einem Institut 

gestatten, einen der unter Buchstabe a Ziffern i oder ii genannten Beträge abzuziehen, sobald 

das Institut zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachgewiesen hat, dass der zusätzliche 

Betrag des Kernkapitals zum Ausgleich von Verlusten auf konsolidierter Ebene zur 

Verfügung steht;“  
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25. Artikel 87 Absatz wird wie folgt geändert: 

 a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Eigenmittel des Tochterunternehmens, abzüglich des niedrigeren der folgenden Werte:  

1. des Betrags der Eigenmittel des Tochterunternehmens, der erforderlich ist, um  

– wenn es sich bei dem Tochterunternehmen um eines der in Artikel 81 

Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung aufgeführten 

Unternehmen, jedoch nicht um eine Wertpapierfirma oder eine 

zwischengeschaltete Investmentholdinggesellschaft handelt, die Summe aus 

der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Anforderung, den in den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Anforderungen, den in Artikel 104 der Richtlinie 

2013/36/EU genannten spezifischen Eigenmittelanforderungen und der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 

Nummer 6 jener Richtlinie oder etwaige lokale aufsichtsrechtliche 

Vorschriften in Drittländern zu erreichen, soweit diese Anforderungen mit 

Eigenmitteln erfüllt werden müssen; 

2. wenn das Tochterunternehmen eine Wertpapierfirma oder eine 

zwischengeschaltete Investmentholdinggesellschaft ist, die Summe aus der in 

Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2033 festgelegten Anforderung, den in 

Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2019/2034 genannten 

spezifischen Eigenmittelanforderungen oder etwaige lokale 

aufsichtsrechtliche Vorschriften in Drittländern zu erreichen, soweit diese 

Anforderungen mit Eigenmitteln erfüllt werden müssen; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2033;Nr:2019;Year:2033&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/2034;Year2:2019;Nr2:2034&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2034;Nr:2019;Year:2034&comp=


  

 109 

 

ii) des sich auf jenes Tochterunternehmen beziehenden Betrags der konsolidierten 

Eigenmittel, der auf konsolidierter Basis erforderlich ist, um die Summe aus der 

Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung, 

den Anforderungen nach den Artikeln 458 und 459 der vorliegenden Verordnung, 

den speziellen Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der Richtlinie 

2013/36/EU und der kombinierten Kapitalpufferanforderung im Sinne des 

Artikels 128 Nummer 6 jener Richtlinie oder etwaige lokale aufsichtsrechtliche 

Vorschriften in Drittländern zu erreichen, soweit diese Anforderungen mit 

Eigenmitteln erfüllt werden müssen;“  

▌  

b) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann die zuständige Behörde einem Institut 

gestatten, einen der unter Buchstabe a Ziffern i oder ii genannten Beträge abzuziehen, sobald 

das Institut zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachgewiesen hat, dass der zusätzliche 

Betrag der Eigenmittel zum Ausgleich von Verlusten auf konsolidierter Ebene zur Verfügung 

steht.“ 
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26. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 88b  

Unternehmen in Drittländern 

Für die Zwecke dieses Titels schließen die Begriffe ‚Wertpapierfirma‘ und ‚Institut‘ in 

Drittländern niedergelassene Unternehmen ein, die – wären sie in der Union niedergelassen – 

unter die einschlägigen Begriffsbestimmungen dieser Verordnung fallen würden.“  

27. ▌Artikel 89 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Eine qualifizierte Beteiligung an einem anderen Unternehmen als einem 

Unternehmen der Finanzbranche, deren Betrag 15 % der anrechenbaren Eigenmittel 

des Instituts überschreitet, unterliegt den in Absatz 3 festgelegten Bestimmungen. 

(2) Der Gesamtbetrag der qualifizierten Beteiligungen eines Instituts an anderen als 

den in Absatz 1 genannten Unternehmen, der 60 % der anrechenbaren Eigenmittel 

des Instituts überschreitet, unterliegt Absatz 3.“ 

b) Absatz 4 wird gestrichen.  
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28. Artikel 92 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„(3) Institute berechnen den Gesamtrisikobetrag wie folgt:

Dabei gilt:

TREA = Gesamtrisikobetrag des Unternehmens

U-TREA = nach Absatz 4 berechneter Gesamtrisikobetrag des Unternehmens 

ohne Anwendung der Untergrenze („un-floored“)

S-TREA = nach Absatz 5 berechneter Standard-Gesamtrisikobetrag des 

Unternehmens

x = 72,5 %
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Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes kann ein Mitgliedstaat 

entscheiden, dass der Gesamtrisikobetrag bei Instituten, die einer Gruppe mit einem im 

selben Mitgliedstaat ansässigen Mutterinstitut angehören, der gemäß Absatz 4 

berechnete Gesamtrisikobetrag ohne Anwendung der Untergrenze ist, sofern dieses 

Mutterinstitut oder – bei aus einer Zentralorganisation und ihren dauerhaft 

zugeordneten Instituten– die Gesamtheit aus der Zentralorganisation und den ihr 

dauerhaft zugeordneten Instituten, den eigenen Gesamtrisikobetrag gemäß 

Unterabsatz 1 auf konsolidierter Basis berechnet.  

▌  

(4) Der Gesamtrisikobetrag ohne Anwendung der Untergrenze berechnet sich als 

Summe der Elemente unter den Buchstaben a bis g des vorliegenden Absatzes nach 

Berücksichtigung des Absatzes 6: 

a) die gemäß Titel II dieses Teils und Artikel 379 berechneten risikogewichteten 

Positionsbeträgen Positionsbeträge für das Kreditrisiko, einschließlich des 

Gegenparteirisikos, und das Verwässerungsrisiko ▌ hinsichtlich aller 

Geschäftstätigkeiten eines Instituts, ausgenommen die risikogewichteten 

Positionsbeträgen Positionsbeträge für das Gegenparteirisiko aus der 

Handelsbuchtätigkeit des Instituts; 

b) die Eigenmittelanforderungen für die Handelsbuchtätigkeiten des Instituts für 

i) das gemäß Titel IV dieses Teils berechnete Marktrisiko; 
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ii) die gemäß Teil 4 ermittelten Großkredite oberhalb der Obergrenzen 

gemäß Artikel 395 bis 401, soweit dem Institut eine Überschreitung jener 

Obergrenzen gestattet ist; 

c) die gemäß Titel IV des vorliegenden Teils berechneten 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für sämtliche 

Nichthandelsbuchtätigkeit, die ein Fremdwährungsrisiko oder ein 

Warenpositionsrisiko bergen; 

d) die gemäß den Artikeln 378 und 380 berechneten Eigenmittelanforderungen 

für das Abwicklungsrisiko; 

e) die gemäß Titel VI dieses Teils berechneten Eigenmittelanforderungen für das 

Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung; 

f) die gemäß Titel III dieses Teils berechneten Eigenmittelanforderungen für das 

operationelle Risiko; 

g) die gemäß Titel II dieses Teils berechneten risikogewichteten 

Positionsbeträgen Positionsbeträge für das Gegenparteiausfallrisiko aus der 

Handelsbuchtätigkeit des Instituts für die folgenden Arten von Geschäften und 

Vereinbarungen: 

i) in Anhang II aufgeführte Geschäfte sowie Kreditderivate; 

www.parlament.gv.at



  

 114 

 

ii) Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte, 

iii) Lombardgeschäfte auf der Grundlage von Wertpapieren oder Waren; 

iv) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist.“  

b) Die folgenden Absätze ▌werden angefügt:  

„(5) Der Standard-Gesamtrisikobetrag berechnet sich als Summe der Elemente in 

Absatz 4 Buchstaben a bis g, nach Berücksichtigung des Absatzes 6 und der 

folgenden Anforderungen: 

a) Die risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge für das Kreditrisiko, 

einschließlich des Gegenparteiausfallrisikos nach Absatz 4 Buchstabe a und 

für das Gegenparteirisiko aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts nach 

Buchstabe g jenes Absatzes sind zu berechnen, ohne dass einer der folgenden 

Ansätze verwendet wird: 

i) der in Artikel 221 festgelegte auf einem internen Modell beruhende 

Ansatz für Netting-Rahmenvereinbarungen; 

ii) der in Titel II Kapitel 3 festgelegte auf internen Beurteilungen basierende 

Ansatz; 
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iii) der in den Artikeln 258, 259 und 260 festgelegte auf internen 

Beurteilungen basierende Ansatz für Verbriefungen und der in 

Artikel 265 festgelegte interne Bemessungsansatz; 

iv) die in Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 festgelegte auf einem internen 

Modell beruhende Methode; 

b) die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für die in Absatz 4 

Buchstabe b Ziffer i genannten Handelsbuchtätigkeiten sind zu berechnen, 

ohne dass einer der folgenden Ansätze verwendet wird: 

i) der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz gemäß 

Titel IV Kapitel 1b oder  

ii) jedweder Ansatz nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes, sofern 

anwendbar; 

c) die Eigenmittelanforderungen für alle in Absatz 4 Buchstabe c des 

vorliegenden Artikels genannten Anlagebuch-Geschäftstätigkeiten eines 

Instituts, die ein Fremdwährungsrisiko oder ein Warenpositionsrisiko bergen, 

sind ohne Verwendung des in Titel IV Kapitel 1b festgelegten alternativen auf 

einem internen Modell beruhenden Ansatzes zu berechnen. 

▌  
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(6) Für die Berechnung des in Absatz 4 genannten Gesamtrisikobetrags ohne 

Anwendung der Untergrenze und des in Absatz 5 genannten Standard-

Gesamtrisikobetrags gelten die folgenden Bestimmungen: 

a) die Eigenmittelanforderungen nach Absatz 4 Buchstaben d, e und f umfassen 

die Anforderungen aus allen Geschäftsfeldern eines Instituts; 

b) Institute multiplizieren die in Absatz 4 Buchstaben b bis f festgelegten 

Eigenmittelanforderungen mit dem Faktor 12,5.“  

29. Artikel 92a Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) eine risikobasierte Quote von 18 %, die den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des gemäß Artikel 92 Absatz 3 

berechneten Gesamtrisikobetrags, entspricht;“  
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30. Artikel 94 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

Abweichend von Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe b 

dürfen Institute die Eigenmittelanforderung für ihre Handelsbuchtätigkeiten gemäß 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels berechnen, sofern der Umfang der bilanziellen und 

außerbilanziellen Handelsbuchtätigkeiten des Instituts auf der Grundlage einer 

monatlichen Bewertung, die unter Heranziehung der zum letzten Tag des Monats 

verzeichneten Daten erfolgt, die beiden folgenden Schwellenwerte nicht überschreitet:“  

b) Absatz 2 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung:  

„a) in Bezug auf die in Anhang II Nummer 1 aufgelisteten Geschäfte, Geschäfte im 

Zusammenhang mit Vermögenswerten, die in Nummer 3 des genannten Anhangs 

genannt werden, und Kreditderivate dürfen die Institute die betreffenden 

Positionen von der Eigenmittelanforderung nach Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe b 

und Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe b ausnehmen;  

b) in Bezug auf andere als die unter Buchstabe a dieses Absatzes genannten 

Handelsbuchpositionen dürfen die Institute die Eigenmittelanforderung nach 

Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe b durch die 

gemäß Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe a 

berechnete Eigenmittelanforderung ersetzen.“  
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c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

i) Unterabsatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung:  

„c) der absolute Wert der aggregierten Kaufposition und der absolute Wert der 

aggregierten Verkaufsposition werden addiert.“ 

ii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt:  

„Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 bedeutet eine Kaufposition, dass der 

Marktwert der Position steigt, wenn der Wert ihres Hauptrisikofaktors steigt, und 

bedeutet eine Verkaufsposition, dass der Marktwert der Position sinkt, wenn der 

Wert ihres Hauptrisikofaktors steigt. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 entspricht der Wert der aggregierten Kauf- 

bzw. Verkaufsposition der Summe der Werte der einzelnen Kauf- bzw. 

Verkaufspositionen, die gemäß Buchstabe a in die Berechnung einbezogen 

wurden.“ 
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d) Der folgende Absatz wird angefügt:  

„(10) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Methode zur Ermittlung des Hauptrisikofaktors einer Position und zur 

Feststellung, ob ein Geschäft eine Kauf- oder eine Verkaufsposition nach Absatz 3 

des vorliegenden Artikels, Artikel 273a Absatz 3 und Artikel 325a Absatz 2 

darstellt, festgelegt wird.  

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

berücksichtigt die EBA die Methode, die für die gemäß Artikel 279a Absatz 3 

Buchstabe b verlangten technischen Regulierungsstandards ausgearbeitet wurde.  

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen.  
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31. Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Summe der in Artikel 92 Absatz 4 Buchstaben a bis e und Buchstabe g genannten 

Posten nach Anwendung des Artikels 92 Absatz 6,“ 

32. Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die in Artikel 92 Absatz 4 Buchstaben a bis e und g genannten Posten nach Anwendung 

des Artikels 92 Absatz 6,“ 

33. Artikel 102 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Für die Zwecke der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß 

dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz werden 

Handelsbuchpositionen Handelstischen zugeordnet.“  
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34. Artikel 104 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 104  

Einbeziehung in das Handelsbuch 

(1) Ein Institut muss unter Berücksichtigung der eigenen Risikomanagement-Fähigkeiten und 

-Praxis klar definierte Grundsätze und Verfahren zur Ermittlung der Positionen haben, die 

für die Berechnung seiner Eigenmittelanforderungen gemäß Artikel 102 und dem 

vorliegenden Artikel in das Handelsbuch einzubeziehen sind. Das Institut dokumentiert 

seine Einhaltung dieser Grundsätze und Verfahren vollständig, unterzieht sie mindestens 

jährlich einer internen Prüfung und stellt den zuständigen Behörden die Ergebnisse dieser 

Prüfung zur Verfügung. 

Ein Institut muss über eine unabhängige Einheit zur Risikoüberwachung verfügen, die 

laufend bewertet, ob seine Instrumente ordnungsgemäß dem Handelsbuch oder dem 

Anlagebuch zugeordnet werden.  

(2) Institute ordnen Positionen in den folgenden Instrumenten dem Handelsbuch zu: 

a) Instrumenten, die die in Artikel 325 Absätze 6, 7 und 8 festgelegten Kriterien für die 

Einbeziehung in das alternative Korrelationshandelsportfolio (ACTP) erfüllen; 
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b) Instrumenten, aus denen eine Netto-Verkaufsposition in Schuldtiteln oder Aktien im 

Anlagebuch entstehen würde, mit Ausnahme der eigenen Verbindlichkeiten des 

Instituts, es sei denn, diese Positionen erfüllen die in Buchstabe e genannten 

Kriterien; 

c) Instrumenten, die aus Wertpapier-Übernahmezusagen entstehen, sofern sich diese 

Übernahmezusagen ausschließlich auf Wertpapiere beziehen, bei denen davon 

ausgegangen wird, dass sie vom Institut am Abwicklungstag gekauft werden; 

d) Instrumenten, die gemäß dem für das Institut geltenden Rechnungslegungsrahmen 

eindeutig als Handelszwecken dienend eingestuft sind; 

e) Instrumenten, die aus Market-Making-Tätigkeiten entstehen; 

f) Positionen, die mit Handelsabsicht an OGA gehalten werden, sofern diese OGA 

mindestens eine der in Absatz 8 genannten Bedingungen erfüllen; 

g) börsennotierten Aktien; 

h) handelsbezogenen Wertpapierfinanzierungsgeschäften; 

i) Optionen oder anderen Derivaten, die in die eigenen Verbindlichkeiten des Instituts 

▌ im Anlagebuch eingebettet sind, die mit Kredit- oder Aktienrisiken verbunden 

sind; 
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b hält ein Institut eine Netto-

Verkaufsposition in Aktien, wenn ein sinkender Aktienkurs zu einem Gewinn für das 

Institut führt. Ein Institut hält eine Netto-Verkaufsposition in Schuldtiteln, wenn ein 

Anstieg eines Kreditspreads oder eine Verschlechterung der Bonität des Emittenten oder 

der Emittentengruppe zu einem Gewinn für das Institut führt. Institute überwachen 

fortlaufend, ob aus Instrumenten eine Netto-Verkaufsposition in Schuldtiteln oder Aktien 

im Anlagebuch entsteht. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Ziffer i trennt ein Institut die eingebettete Option oder 

ein sonstiges Derivat von seiner eigenen Verbindlichkeit ▌ im Anlagebuch, das mit 

Kreditrisiken oder mit Aktienrisiken verbunden ist, ab. Es ordnet die eingebettete Option 

oder ein sonstiges Derivat dem Handelsbuch zu und belässt die eigene Verbindlichkeit im 

Anlagebuch. Ist eine Trennung des Instruments aufgrund seiner Beschaffenheit nicht 

möglich, so ordnet ein Institut das gesamte Instrument dem Handelsbuch zu. In diesem 

Fall muss es den Grund hierfür ordnungsgemäß dokumentieren. 
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(3) Institute ordnen Positionen in den folgenden Instrumenten nicht dem Handelsbuch zu: 

a) für das Verbriefungs-Warehousing bestimmten Instrumenten; 

b) Instrumenten im Zusammenhang mit Beteiligungen an Immobilien; 

c) nicht börsennotierten Aktien; 

d) auf Kunden- und KMU-Kredite bezogenen Instrumenten; 

e) Positionen in anderen OGA als den in Absatz 2 Buchstabe f genannten; 

f) Derivatkontrakten und OGA mit einem oder mehreren der unter den Buchstaben a 

bis d genannten zugrunde liegenden Instrumente; 

g) Instrumenten, die zur Absicherung eines bestimmten Risikos einer oder mehrerer 

Positionen in einem unter den Buchstaben a bis f, h und i genannten Instrument 

gehalten werden; 

h) eigenen Verbindlichkeiten des Instituts, es sei denn, diese Instrumente erfüllen die in 

Absatz 2 Buchstabe e genannten Kriterien oder die in Absatz 2 Unterabsatz 3 

genannten Kriterien; 

i) Instrumenten in Hedgefonds. 
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(4) Abweichend von Absatz 2 darf ein Institut eine Position in einem unter den Buchstaben d 

bis i jenes Absatzes genannten Instrument mit Erlaubnis der zuständigen Behörde dem  

Anlagebuch zuordnen. Die zuständige Behörde erteilt ihre Erlaubnis, wenn das Institut zur 

Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachgewiesen hat, dass die Position nicht mit 

Handelsabsicht gehalten wird oder dass die Position keine mit Handelsabsicht gehaltenen 

Positionen absichert. 

(5) Abweichend von Absatz 3 darf ein Institut eine Position in einem unter Buchstabe i 

jenes Absatzes genannten Instrument mit Erlaubnis der zuständigen Behörde dem 

Handelsbuch zuordnen. Die zuständige Behörde erteilt ihre Erlaubnis, wenn das Institut 

zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachgewiesen hat, dass die Position nicht 

mit Handelsabsicht gehalten wird oder dass die Position keine mit Handelsabsicht 

gehaltenen Positionen absichert und dass das Institut mindestens eine der in Absatz 8 

für die betreffende Position genannten Bedingungen erfüllt. 
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(6) Hat ein Institut dem Handelsbuch eine Position in einem anderen als den in Absatz 2 

Buchstaben a, b oder c genannten Instrumenten zugeordnet, so kann die für das Institut 

zuständige Behörde von dem Institut den Nachweis fordern, dass diese Zuordnung 

gerechtfertigt ist. Erbringt das Institut keinen geeigneten Nachweis, so kann die zuständige 

Behörde von dem Institut verlangen, die betreffende Position wieder auf das Anlagebuch 

zu übertragen. 

(7) Hat ein Institut dem Anlagebuch eine Position in einem anderen als den in Absatz 3 

genannten Instrumenten zugeordnet, so kann die für das Institut zuständige Behörde von 

dem Institut den Nachweis fordern, dass diese Zuordnung gerechtfertigt ist. Erbringt das 

Institut keinen geeigneten Nachweis, so kann die zuständige Behörde von dem Institut 

verlangen, die betreffende Position wieder auf das Handelsbuch zu übertragen. 
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(8) Ein Institut ordnet eine andere als die in Absatz 3 Buchstabe f genannte Position in einem 

mit Handelsabsicht gehaltenen OGA dem Handelsbuch zu, sofern das Institut ▌ eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Das Institut ist in der Lage, ausreichende Informationen über die einzelnen zugrunde 

liegenden Risikopositionen des OGA zu beschaffen; 

b) das Institut ist nicht in der Lage, ausreichende Informationen über die einzelnen 

zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA zu beschaffen, aber das Institut hat 

Kenntnis vom Inhalt des Mandats des OGA und ist in der Lage, tägliche 

Preisnotierungen für den OGA zu beschaffen. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um näher festzulegen, 

anhand welchen Verfahrens Institute die in Absatz 2 Buchstabe b genannten Netto-

Verkaufspositionen in Schuldtiteln oder Aktien im Anlagebuch zu berechnen und zu 

überwachen haben. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [36 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 
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35. Artikel 104a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA überwacht die Bandbreite der Aufsichtspraktiken und gibt bis zum ...[36 

Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] im Einklang mit Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus, was außergewöhnliche Umstände 

für die Zwecke von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes und Absatz 5 des 

vorliegenden Artikels zur Folge haben. Bis die EBA diese Leitlinien herausgegeben hat, 

zeigen die zuständigen Behörden der EBA unter Angabe von Gründen an, wenn sie 

entscheiden, einem Institut die Neueinstufung einer Position nach Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels zu erlauben oder nicht zu erlauben.“  

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Neueinstufung einer Position gemäß diesem Artikel ist außer unter den in 

Absatz 1 genannten außergewöhnlichen Umständen unwiderruflich.“  
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c) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(6) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann ein Institut die 

Neueinstufung einer Anlagebuchposition als Handelsbuchposition gemäß Artikel 104 

Absatz 2 Buchstabe d vornehmen, ohne die Erlaubnis der zuständigen Behörde 

einzuholen. In einem solchen Fall gelten die in den Absätzen 3 und 4 des 

vorliegenden Artikels festgelegten Anforderungen für das Institut weiterhin. Das 

Institut zeigt der zuständigen Behörde sofort an, wenn eine solche Neueinstufung 

vorgenommen wurde.“  

36. Artikel 104b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die Zwecke der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz richten Institute 

Handelstische ein und ordnen jede ihrer in den Absätzen 5 und 6 des vorliegenden 

Artikels genannten Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen einem dieser 

Handelstische zu. Handelsbuchpositionen werden nur dann demselben Handelstisch 

zugeordnet, wenn diese Positionen der vereinbarten Geschäftsstrategie des 

betreffenden Handelstisches entsprechen und einheitlich gemäß Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels verwaltet und überwacht werden.“  
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b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(5) Zur Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko ordnen Institute 

jede ihrer Anlagebuchpositionen, die ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko 

bergen, gemäß Absatz 1 eingerichteten Handelstischen zu, die diesen Positionen 

ähnliche Risiken steuern. 

(6) Abweichend von Absatz 5 können Institute bei der Berechnung ihrer 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko einen oder mehrere Handelstische 

einrichten, denen sie ausschließlich Anlagebuchpositionen zuordnen, die ein 

Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko bergen. Diese Handelstische unterliegen 

nicht den in den Absätzen 1, 2 und 3 festgelegten Anforderungen.“  
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37. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 104c  

Behandlung von Fremdwährungsrisikoabsicherungen der Kapitalquoten 

(1) Ein Institut, das eine Risikoposition bewusst eingegangen ist, um sich zumindest teilweise 

gegen ungünstige Wechselkursbewegungen in Bezug auf eine seiner Kapitalquoten nach 

Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c abzusichern, kann diese Risikoposition mit 

Erlaubnis der zuständigen Behörden von den Eigenmittelanforderungen für das 

Fremdwährungsrisiko nach Artikel 325 Absatz 1 ausnehmen, sofern alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Höchstbetrag der Risikoposition, die von den Eigenmittelanforderungen für das 

Marktrisiko ausgenommen wird, ist auf den Betrag der Risikoposition begrenzt, der 

die Sensitivität einer der Kapitalquoten in Bezug auf nachteilige 

Wechselkursbewegungen neutralisiert; 

b) die Risikoposition wird mindestens sechs Monate lang von den 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko ausgenommen; 

c) das Institut hat einen angemessenen Risikomanagementrahmen für die Absicherung 

nachteiliger Wechselkursbewegungen in Bezug auf eine seiner Kapitalquoten 

geschaffen, der eine klare Absicherungsstrategie und Governance-Struktur 

beinhaltet; 
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d) das Institut hat der zuständigen Behörde eine Begründung für die Ausnahme einer 

Risikoposition von den Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, nähere 

Angaben zu dieser Risikoposition und den auszunehmenden Betrag übermittelt. 

(2) Ausnahmen von Risikopositionen aus den Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

gemäß Absatz 1 werden einheitlich angewandt. 

(3) Jegliche vom Institut vorgenommene Änderungen an dem in Absatz 1 Buchstabe c 

genannten Risikomanagementrahmen und den in Absatz 1 Buchstabe d genannten näheren 

Angaben zu den Risikopositionen bedürfen der Genehmigung durch die zuständige 

Behörde. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) die in Absatz 1 genannten Risikopositionen, die ein Institut bewusst eingehen kann, 

um sich zumindest teilweise gegen die nachteiligen Wechselkursbewegungen in 

Bezug auf eine seiner Kapitalquoten abzusichern; 

b) die Art und Weise, wie der in Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels 

genannte Höchstbetrag zu bestimmen ist und wie ein Institut diesen Betrag bei jedem 

der in Artikel 325 Absatz 1 genannten Ansätze auszunehmen hat; 
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c) die Kriterien, die der in Absatz 1 Buchstabe c genannte Risikomanagementrahmen 

eines Instituts erfüllen muss, um für die Zwecke des vorliegenden Artikels als 

angemessen zu gelten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [▌ 24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 
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38. Artikel 106 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 3 und 4 ▌ erhalten folgende Fassung:  

„(3) Wenn ein Institut ein Kreditrisiko des  Anlagebuchs oder ein Gegenparteirisiko 

absichert, indem es ein in seinem Handelsbuch verbuchtes Kreditderivat verwendet, gilt 

diese Kreditderivatposition für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträgen Positionsbeträge nach Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe a als internes 

Sicherungsgeschäft zur Absicherung gegen das Kreditrisiko des  Anlagebuchs oder das 

Gegenparteirisiko, sofern das Institut ein anderes Kreditderivatgeschäft mit einem 

anerkannten dritten Sicherungsgeber eingeht, das die Anforderungen für eine 

Absicherung ohne Sicherheitsleistung im  Anlagebuch erfüllt und das Marktrisiko des 

internen Sicherungsgeschäfts vollständig ausgleicht.  
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Sowohl ein gemäß Unterabsatz 1 anerkanntes internes Sicherungsgeschäft als auch das mit 

dem anerkannten dritten Sicherungsgeber eingegangene Kreditderivat werden für die 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko in das Handelsbuch 

einbezogen. Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des 

in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatzes werden beide Positionen 

demselben Handelstisch zugeordnet, der ähnliche Risiken steuert.“  

(4) Wenn ein Institut ein Aktienkursrisiko des  Anlagebuchs absichert, indem es ein in 

seinem Handelsbuch verbuchtes Aktienderivat verwendet, gilt diese 

Aktienderivatposition für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträgen Positionsbeträge nach Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe a als 

internes Sicherungsgeschäft zur Absicherung gegen das Aktienkursrisiko des  

Anlagebuchs, sofern das Institut ein anderes Aktienderivatgeschäft mit einem 

anerkannten dritten Sicherungsgeber eingeht, das die Anforderungen für eine 

Absicherung ohne Sicherheitsleistung im  Anlagebuch erfüllt und das Marktrisiko 

des internen Sicherungsgeschäfts vollständig ausgleicht. 
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Sowohl ein gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Artikels anerkanntes internes 

Sicherungsgeschäft als auch das mit dem anerkannten dritten Sicherungsgeber 

eingegangene Aktienderivat werden für die Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko in das Handelsbuch einbezogen. Zur 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des in 

Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatzes werden beide Positionen 

demselben Handelstisch zugeordnet, der ähnliche Risiken steuert.“  
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b) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(4a) Für die Zwecke der Absätze 3 und 4 kann das von einem Institut eingegangene 

Kredit- oder Aktienderivatgeschäft aus mehreren Geschäften mit mehreren 

anerkannten dritten Sicherungsgebern bestehen, sofern das resultierende 

aggregierte Geschäft die in den genannten Absätzen festgelegten Bedingungen 

erfüllt.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Wenn ein Institut ein Zinsrisiko des Anlagebuchs absichert, indem es eine in seinem 

Handelsbuch verbuchte Zinsrisikoposition verwendet, gilt diese Zinsrisikoposition 

für die Bewertung des Zinsrisikos aus  Anlagebuchpositionen gemäß den Artikeln 84 

und 98 der Richtlinie 2013/36/EU als internes Sicherungsgeschäft, sofern die 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand der 

in Artikel 325 Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Ansätze wurde die 

Position einem Portfolio zugeordnet, das von den anderen 

Handelsbuchpositionen getrennt ist, mit einer Handelsstrategie, die 

ausschließlich darauf abzielt, das Marktrisiko interner Sicherungsgeschäfte im 

Zusammenhang mit dem Zinsrisiko zu steuern und zu verringern; ▌  
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b) für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand 

des in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatzes wurde die 

Position einem Handelstisch zugeordnet, mit einer Handelsstrategie, die 

ausschließlich darauf abzielt, das Marktrisiko interner Sicherungsgeschäfte im 

Zusammenhang mit dem Zinsrisiko zu steuern und zu verringern; 

c) das Institut hat vollständig dokumentiert, wie die Position das aus 

Anlagebuchpositionen entstehende Zinsrisiko für die Zwecke der in den 

Artikeln 84 und 98 der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Anforderungen 

verringert.“  

d) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(5a) Für die Zwecke des Absatzes 5 Buchstabe a darf ein Institut diesem Portfolio andere 

Zinsrisikopositionen zuordnen, die mit Dritten oder mit seinem eigenen Handelsbuch 

eingegangen wurden, solange das Institut das Marktrisiko dieser mit seinem eigenen 

Handelsbuch eingegangenen Zinsrisikopositionen dadurch ausgleicht, dass es 

gegenläufige Zinsrisikopositionen mit Dritten eingeht. 
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(5b) Für den in Absatz 5 Buchstabe b dieses Artikels genannten Handelstisch gelten die 

folgenden Anforderungen: 

a) Dieser Handelstisch darf andere Zinsrisikopositionen mit Dritten oder anderen 

Handelstischen des Instituts eingehen, solange diese Positionen die in 

Artikel 104 genannten Anforderungen für die Einbeziehung in das 

Handelsbuch erfüllen und diese anderen Handelstische das Marktrisiko dieser 

anderen Zinsrisikopositionen vollständig dadurch ausgleichen, dass sie 

gegenläufige Zinsrisikopositionen mit Dritten eingehen; 

b) diesem Handelstisch werden keine anderen als die unter Buchstabe a dieses 

Absatzes genannten Handelsbuchpositionen zugeordnet; 

c) abweichend von Artikel 104b unterliegt dieser Handelstisch nicht den in den 

Absätzen 1, 2 und 3 jenes Artikels festgelegten Anforderungen.“  
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e) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(6) Die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko sämtlicher Positionen, die dem in 

Absatz 5 Buchstabe a genannten getrennten Portfolio oder dem unter Buchstabe b 

jenes Absatzes genannten Handelstisch zugeordnet wurden, werden eigenständig und 

ergänzend zu den Eigenmittelanforderungen für die anderen Handelsbuchpositionen 

berechnet. 

(7) Wenn ein Institut eine Risikoposition aufgrund einer Anpassung der 

Kreditbewertung (credit valuation adjustment, CVA) absichert, indem es ein mit 

seinem Handelsbuch eingegangenes Derivat verwendet, wird die Position in diesem 

Derivat für die Zwecke der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für CVA-

Risiken gemäß den in Artikel 383 oder 384 festgelegten Ansätzen als internes 

Sicherungsgeschäft für die CVA-Risikoposition anerkannt, sofern die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Derivateposition wird gemäß Artikel 386 als anerkennungsfähiges 

Absicherungsgeschäft eingestuft; 

b) falls die Derivateposition einer der in Artikel 325c Absatz 2 Buchstabe b oder c 

oder in Artikel 325e Absatz 1 Buchstabe c festgelegten Anforderungen 

unterliegt, gleicht das Institut das Marktrisiko dieser Derivateposition 

vollständig dadurch aus, dass es Gegenpositionen mit Dritten eingeht. 
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Die Handelsbuch-Gegenposition des gemäß Unterabsatz 1 anerkannten internen 

Sicherungsgeschäfts wird zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 

Marktrisiko in das Handelsbuch des Instituts einbezogen.“  

39. ▌In Artikel 107 erhalten die Absätze 1, 2 und 3 folgende Fassung: 

„(1) Zur Berechnung ihrer risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge für die 

Zwecke des Artikels 92 Absatz 4 Buchstaben a und g wenden Institute entweder den 

in Kapitel 2 vorgesehenen Standardansatz oder – bei Erlaubnis der zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 143 – den in Kapitel 3 vorgesehenen auf internen 

Beurteilungen basierenden Ansatz an. 

(2) Für Handelsrisikopositionen und Beiträge zum Ausfallfonds einer zentralen 

Gegenpartei wenden Institute zur Berechnung ihrer risikogewichteten 

Positionsbeträgen Positionsbeträge für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 4 

Buchstaben a und g die in Kapitel 6 Abschnitt 9 festgelegte Behandlung an. Institute 

behandeln alle anderen Arten von Risikopositionen gegenüber einer zentralen 

Gegenpartei wie folgt: 

a) andere Arten von Risikopositionen gegenüber einer qualifizierten ZGP wie 

Risikopositionen gegenüber einem Institut; 

b) andere Arten von Risikopositionen gegenüber einer nicht qualifizierten ZGP 

wie Risikopositionen gegenüber einem Unternehmen. 
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(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden Risikopositionen gegenüber Drittland-

Wertpapierfirmen ▌, Drittland-Kreditinstituten und ▌ Drittland-Börsen ▌ sowie 

Risikopositionen gegenüber Drittland-Finanzinstituten, die von Drittlandsbehörden 

zugelassen und beaufsichtigt werden und aufsichtlichen Anforderungen unterliegen, 

welche in Bezug auf die Belastbarkeit mit den für Institute geltenden aufsichtlichen 

Anforderungen vergleichbar sind, nur dann wie Risikopositionen gegenüber einem 

Institut behandelt, wenn die aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen des 

Drittlands an das betreffende Unternehmen jenen der Union zumindest gleichwertig 

sind.“ 

40. Artikel 108 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 108  

Verwendung von Kreditrisikominderungsverfahren im Rahmen des Standardansatzes und des 

IRB-Ansatzes für das Kreditrisiko und das Verwässerungsrisiko 

(1) Bei einer Risikoposition, auf die ein Institut den Standardansatz nach Kapitel 2 oder den 

IRB-Ansatz nach Kapitel 3 anwendet, ohne jedoch seine eigenen Schätzungen der LGD 

nach Artikel 143 zu verwenden, darf das Institut die Auswirkungen einer Besicherung mit 

Sicherheitsleistung gemäß Kapitel 4 bei der Berechnung risikogewichteten 

Positionsbeträge für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 4 Buchstaben a und g und 

gegebenenfalls erwarteten Verlustbeträge für die Zwecke der in Artikel 36 Absatz 1 

Buchstabe d und Artikel 62 Buchstabe d genannten Berechnung berücksichtigen. 

www.parlament.gv.at



  

 144 

 

(2) Bei einer Risikoposition, auf die ein Institut den IRB-Ansatz unter Verwendung seiner 

eigenen Schätzungen der LGD nach Artikel 143 anwendet, darf das Institut die 

Auswirkungen einer Besicherung mit Sicherheitsleistung gemäß Kapitel 3 bei der 

Berechnung risikogewichteten Positionsbeträge für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 4 

Buchstaben a und g und gegebenenfalls erwarteten  Verlustbeträge für die Zwecke der in 

Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 62 Buchstabe d genannten Berechnung 

berücksichtigen. 

(3) Wendet ein Institut den IRB-Ansatz unter Verwendung seiner eigenen Schätzungen der 

LGD nach Artikel 143 sowohl auf die ursprüngliche Risikoposition als auch auf 

vergleichbare direkte Risikopositionen gegenüber dem Sicherungsgeber an, so darf das 

Institut die Auswirkungen einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung gemäß Kapitel 3 bei 

der Berechnung risikogewichteten Positionsbeträge für die Zwecke des Artikels 92 

Absatz 4 Buchstaben a und g und gegebenenfalls erwarteten  Verlustbeträge für die 

Zwecke der in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 62 Buchstabe d genannten 

Berechnung berücksichtigen. In allen anderen Fällen darf das Institut hierfür die 

Auswirkungen der Absicherung ohne Sicherheitsleistung bei der Berechnung der 

risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge und der erwarteten Verlustbeträge 

gemäß Kapitel 4 berücksichtigen. 
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(4) Unter den in Absatz 5 festgelegten Bedingungen dürfen Institute Darlehen an natürliche 

Personen für die Zwecke des Titels II Kapitel 2, 3 bzw. 4 als durch ein Grundpfandrecht 

auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen angesehen werden, anstatt als garantierte 

Risikopositionen behandelt zu werden, sofern in einem Mitgliedstaat die folgenden 

Bedingungen für diese Darlehen erfüllt sind: 

a) Die Mehrheit der Darlehen, die in diesem Mitgliedstaat für den Erwerb von 

Wohnimmobilien an natürliche Personen vergeben werden, wird nicht in der 

rechtlichen Gestalt von Grundpfandrechten bereitgestellt; 

b) die Mehrheit der Darlehen, die in diesem Mitgliedstaat für den Erwerb von 

Wohnimmobilien an natürliche Personen vergeben werden, wird von einem 

Sicherungsgeber garantiert, der von einer benannten ECAI eine der Bonitätsstufe 1 

oder 2 entsprechende Bonitätsbeurteilung erhalten hat und verpflichtet ist, bei 

Ausfall des ursprünglichen Kreditnehmers die vollständige Rückzahlung an das 

Institut zu leisten; 

c) das Institut hat einen Rechtsanspruch darauf, ein Grundpfandrecht auf die 

Wohnimmobilie einzutragen, wenn der in Buchstabe b genannte Sicherungsgeber 

seinen Pflichten im Rahmen der Garantie nicht nachkommt oder nicht mehr in 

der Lage ist, ihnen nachzukommen. 

Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA, wenn die unter Unterabsatz 1 

Buchstaben a, b und c festgelegten Bedingungen im nationalen Hoheitsgebiet ihres 

Rechtsraums erfüllt sind, und geben die Namen der Sicherungsgeber an, die für diese 

Behandlung anerkennungsfähig sind und die Bedingungen dieses Absatzes und des 

Absatzes 5 erfüllen. 
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Die EBA veröffentlicht die Liste aller dieser anerkennungsfähigen Sicherungsgeber auf 

ihrer Website und aktualisiert diese Liste jährlich. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 dürfen die in jenem Absatz genannten Darlehen als durch 

ein Grundpfandrecht auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen anstatt als 

garantierte Risikopositionen behandelt werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Bei einer im Rahmen des Standardansatzes behandelten Risikoposition erfüllt die 

Risikoposition alle Anforderungen, um im Rahmen des Standardansatzes der 

Risikopositionsklasse ‚durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte 

Risikopositionen‘ gemäß den Artikeln 124 und 125 zugeordnet zu werden, mit der 

Ausnahme, dass das kreditgebende Institut kein Grundpfandrecht an der 

Wohnimmobilie hält; 

b) bei einer im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelten Risikoposition erfüllt die 

Risikoposition alle Anforderungen, um der in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d 

Ziffer ii genannten Risikopositionsklasse ‚durch Wohnimmobilien besicherte 

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft‘ zugeordnet zu werden, mit der 

Ausnahme, dass das kreditgebende Institut kein Grundpfandrecht an der 

Wohnimmobilie hält; 

c) die Wohnimmobilie ist bei Gewährung des Darlehens nicht mit einem 

Grundpfandrecht belastet, und bei ab dem 1. Januar 2014 gewährten Darlehen darf 

der Darlehensnehmer kein Grundpfandrecht ohne Zustimmung des das Darlehen 

ursprünglich vergebenden Instituts bestellen; 
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d) der Sicherungsgeber ist ein anerkennungsfähiger Sicherungsgeber nach Artikel 201, 

und hat von einer benannten ECAI eine der Bonitätsstufe 1 oder 2 entsprechende 

Bonitätsbeurteilung erhalten; 

e) der Sicherungsgeber ist ein Institut oder ein Unternehmen der Finanzbranche, das 

Eigenmittelanforderungen unterliegt, die mit den für Institute oder 

Versicherungsunternehmen geltenden Anforderungen vergleichbar sind; 

f) der Sicherungsgeber hat einen voll finanzierten Kreditgarantiefonds auf 

Gegenseitigkeit oder einen gleichwertigen Schutz für Versicherungsunternehmen 

eingerichtet, um Kreditverluste aufzufangen, dessen Kalibrierung von der für ihn 

zuständigen Behörde regelmäßig überprüft wird und regelmäßig, mindestens aber 

alle zwei Jahre, Stresstests unterzogen wird; 

g) das Institut ist vertraglich und gesetzlich berechtigt, ein Grundpfandrecht auf die 

Wohnimmobilie einzutragen, wenn der Sicherungsgeber seinen Pflichten im 

Rahmen der Garantie nicht nachkommt oder nicht mehr in der Lage ist, ihnen 

nachzukommen. 

(6) Institute, die die in Absatz 3 vorgesehene Option für einen bestimmten 

anerkennungsfähigen Sicherungsgeber im Rahmen des in Absatz 4 genannten 

Mechanismus nutzen, tun dies für alle ihre Risikopositionen gegenüber natürlichen 

Personen, die von dem genannten Sicherungsgeber im Rahmen dieses Mechanismus 

garantiert werden.“  
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41. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 110a  

Überwachung vertraglicher Vereinbarungen, die keine Zusagen sind 

Institute überwachen vertragliche Vereinbarungen, die alle der in Artikel 5 Nummer 10 

Buchstaben a bis e genannten Bedingungen erfüllen, und dokumentieren zur Zufriedenheit der 

für sie zuständigen Behörden, dass sie allen diesen Bedingungen genügen.“  

42. Artikel 111 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 111 

Risikopositionswert 

(1) Der Risikopositionswert eines Aktivpostens ist der nach spezifischen 

Kreditrisikoanpassungen gemäß Artikel 110, zusätzlichen Bewertungsanpassungen gemäß 

Artikel 34 in Bezug auf die Anlagebuchtätigkeiten des Instituts, gemäß Artikel 36 Absatz 1 

Buchstabe m abgezogenen Beträgen sowie weiteren mit dem Aktivposten verknüpften 

Verringerungen der Eigenmittel verbleibende Buchwert. 
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(2) Der Risikopositionswert eines in Anhang I aufgeführten außerbilanziellen Postens 

entspricht folgendem Prozentsatz des Nominalwerts des Postens nach Abzug spezifischer 

Kreditrisikoanpassungen gemäß Artikel 110 und gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m 

abgezogener Beträge: 

a) 100 % bei Posten in Unterklasse 1; 

b) 50 % bei Posten in Unterklasse 2; 

c) 40 % bei Posten in Unterklasse 3; 

d) 20 % bei Posten in Unterklasse 4; 

e) 10 % bei Posten in Unterklasse 5. 

(3) Der Risikopositionswert einer Zusage über einen außerbilanziellen Posten nach Absatz 2 

des vorliegenden Artikels entspricht dem niedrigeren der folgenden Prozentsätze des 

Nominalwerts der Zusage nach Abzug spezifischer Kreditrisikoanpassungen und gemäß 

Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogener Beträge: 

a) dem in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Prozentsatz, der auf den Posten 

anwendbar ist, über die die Zusage erteilt wird; 

b) dem in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Prozentsatz, der auf die 

betreffende Art von Zusage anwendbar ist. 
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(4) Vertragliche Vereinbarungen, die von einem Institut angeboten, vom Kunden aber noch 

nicht angenommen wurden und die bei Annahme durch den Kunden zu Zusagen würden, 

werden als Zusagen behandelt, und der gemäß Absatz 2 vorgesehene Prozentsatz findet 

Anwendung. 

Bei vertraglichen Vereinbarungen, die die in Artikel 5 Nummer 10 Buchstaben a bis e 

festgelegten Bedingungen erfüllen, gilt ein Prozentsatz von 0 %. 

(5) Verwendet ein Institut die in Artikel 223 genannte umfassende Methode zur 

Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten, so wird der Risikopositionswert von 

Wertpapieren oder Waren, die im Rahmen eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts 

veräußert, hinterlegt oder verliehen werden, um die gemäß den Artikeln 223 bis 224 für 

solche Wertpapiere oder Waren angemessene Volatilitätsanpassung heraufgesetzt. 

(6) Der Risikopositionswert eines in Anhang II aufgeführten Derivats wird gemäß Kapitel 6 

ermittelt, wobei die Auswirkungen von Schuldumwandlungsverträgen und sonstigen 

Netting-Vereinbarungen nach Maßgabe jenes Kapitels berücksichtigt werden. Der 

Risikopositionswert von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Geschäften mit langer 

Abwicklungsfrist kann gemäß Kapitel 4 oder 6 bestimmt werden. 
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(7) Ist die Risikoposition durch eine Besicherung mit Sicherheitsleistung gedeckt, so kann der 

Risikopositionswert gemäß Kapitel 4 geändert werden. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) die Kriterien, nach denen die Institute außerbilanzielle Posten – mit Ausnahme der 

bereits in Anhang I aufgeführten Posten – den Klassen 1 bis 5 in Anhang I 

zuzuordnen haben; 

b) die Faktoren, die die Fähigkeit der Institute einschränken könnten, die in Anhang I 

genannten bedingungslos kündbaren Zusagen zu kündigen; 

c) das Verfahren zur Unterrichtung der EBA über die von den Instituten vorgenommene 

Einstufung sonstiger außerbilanzieller Posten mit ähnlichen Risiken wie den in 

Anhang I genannten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


  

 152 

 

43. Artikel 112 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

„i) durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte Risikopositionen und ADC-

Risikopositionen;“ 

b) Buchstabe k erhält folgende Fassung: 

„k) aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende Risikopositionen;“  

44. Artikel 113 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge werden allen 

Risikopositionen, sofern sie nicht von den Eigenmitteln abgezogen werden oder der 

in Artikel 72e Absatz 5 Unterabsatz 1 festgelegten Behandlung unterliegen, 

Risikogewichte nach Maßgabe des Abschnitts 2 der vorliegenden Verordnung 

zugewiesen. Die Zuweisung der Risikogewichte richtet sich nach der 

Risikopositionsklasse, der die Risikoposition zugeordnet wird, und, soweit in 

Abschnitt 2 vorgesehen, nach deren Bonität ▌. Zur Ermittlung der Bonität können 

die Bonitätsbeurteilungen von ECAI oder die Bonitätsbeurteilungen von 

Exportversicherungsagenturen gemäß Abschnitt 3 herangezogen werden. Außer im 

Falle von Risikopositionen, die den in Artikel 112 Buchstaben a, b, c und e der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Risikopositionsklassen zugeordnet werden, 

weist das Institut – falls die Bewertung nach Artikel 79 Buchstabe b der Richtlinie 

2013/36/EU Merkmale für ein höheres Risiko widerspiegelt, als sie die 

Bonitätsstufe, der die Risikoposition auf der Grundlage der anwendbaren 

Bonitätsbeurteilung der benannten ECAI oder der Exportkreditagentur zugewiesen 

würde, impliziert – ein um mindestens eine Bonitätsstufe höheres Risikogewicht zu 

als das Risikogewicht, das die Bonitätsbeurteilung der benannten ECAI oder 

Exportkreditagentur impliziert.“  
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Besteht für eine Risikoposition eine Kreditabsicherung, so kann der 

Risikopositionswert bzw. das auf diese Risikoposition anwendbare Risikogewicht 

gemäß dem vorliegenden Kapitel und Kapitel 4 geändert werden.“  

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

„(5) Dem Risikopositionswert jedes Postens, für den in diesem Kapitel kein 

Risikogewicht vorgesehen ist, wird ein Risikogewicht von 100 % zugewiesen.“  

d) Absatz 6 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

 i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung:  

„Mit Ausnahme von Risikopositionen, die Posten des harten Kernkapitals, des 

zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals begründen, kann ein Institut mit 

vorheriger Genehmigung der zuständigen Behörden beschließen, die Anforderungen des 

Absatzes 1 dieses Artikels nicht auf Risikopositionen dieses Instituts gegenüber einer 

Gegenpartei anzuwenden, wenn diese Gegenpartei sein Mutterunternehmen, sein 

Tochterunternehmen, ein Tochterunternehmen seines Mutterunternehmens oder ein 

Unternehmen ist, mit dem das Institut durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 

Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden ist. Die zuständigen Behörden sind 

befugt, die Genehmigung zu erteilen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:“  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=


  

 154 

 

 ii) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Die Gegenpartei ist ein Institut oder ein Finanzinstitut, das angemessenen 

Aufsichtsvorschriften unterliegt,“ 

45. Artikel 115 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(-1) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, für 

die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird ein 

Risikogewicht gemäß Tabelle 1 zugewiesen, das gemäß Artikel 136 der 

Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht.  

Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 %“ 

–  
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b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, für 

die keine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird gemäß 

Tabelle 2 ein Risikogewicht entsprechend der Bonitätsstufe zugewiesen, der 

Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat zugeordnet sind, in dessen 

Hoheitsgebiet die regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften ihren Sitz haben. 

Tabelle 2 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 % 

Den in Unterabsatz 1 genannten Risikopositionen wird ein Risikogewicht von 

100 % zugewiesen, wenn der Zentralstaat, in dessen Hoheitsgebiet die regionalen 

oder lokalen Gebietskörperschaften ihren Sitz haben, unbeurteilt ist.“  

c) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Abweichend von den Absätzen -1 und 1 werden Risikopositionen gegenüber regionalen 

oder lokalen Gebietskörperschaften wie Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat, in 

dessen Hoheitsgebiet sie sich befinden, behandelt, sofern aufgrund der speziellen 

Steuererhebungsbefugnisse dieser Gebietskörperschaften und aufgrund der besonderen 

institutionellen Vorkehrungen, die zur Verringerung ihres Ausfallrisikos getroffen 

wurden, kein Unterschied zwischen den Risiken solcher Risikopositionen besteht.“  
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d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Risikopositionen gegenüber Kirchen oder Religionsgemeinschaften, die sich als 

juristische Person des öffentlichen Rechts konstituiert haben und gemäß 

entsprechenden Rechtsakten Abgaben erheben, werden wie Risikopositionen 

gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften behandelt. In diesem 

Fall gilt Absatz 2 nicht.“ 

e) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Behandeln die zuständigen Behörden eines Drittlands, dessen aufsichtliche und 

rechtliche Vorschriften denen der Union mindestens gleichwertig sind, Risikopositionen 

gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften wie Risikopositionen 

gegenüber ihrem Zentralstaat und besteht aufgrund der speziellen 

Steuererhebungsbefugnisse dieser Gebietskörperschaften und aufgrund der besonderen 

institutionellen Vorkehrungen, die zur Verringerung ihres Ausfallrisikos getroffen 

wurden, kein Unterschied zwischen den Risiken solcher Positionen, so dürfen Institute 

Risikopositionen gegenüber solchen regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften 

abweichend von den Absätzen -1 und 1 dasselbe Risikogewicht zuweisen.“  
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f) Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

„(5) Abweichend von den Absätzen -1 und 1 wird Risikopositionen gegenüber 

regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten, die in den 

Absätzen 2, 3 und 4 nicht genannt werden und auf die Landeswährung der 

betreffenden regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft lauten und in dieser 

Währung refinanziert sind, ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen.“  

46. Artikel 116 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen, für die eine Bonitätsbeurteilung 

einer benannten ECAI vorliegt, werden gemäß Artikel 115 Absatz -1 behandelt.“ 

b) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:  

„Die EBA betreibt eine öffentlich zugängliche Datenbank, in der alle in Unterabsatz 1 

genannten öffentlichen Einrichtungen in der Union erfasst werden.“  
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47. Artikel 117 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken, die in Absatz 2 nicht 

genannt werden und für die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird 

ein Risikogewicht gemäß Tabelle 1 zugewiesen. Risikopositionen gegenüber multilateralen 

Entwicklungsbanken, die in Absatz 2 nicht genannt werden und für die keine 

Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, beträgt 50 %.  

Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 30 % 50 % 100 % 100 % 150 %“ 

 

48. In Artikel 119 werden die Absätze 2 und 3 gestrichen. 
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49. Artikel 120 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Risikopositionen gegenüber Instituten, für die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten 

ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht gemäß Tabelle 1 zugewiesen, das gemäß 

Artikel 136 der Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht. 

Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 30 % 50 % 100 % 100 % 150 % 

2. Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer Ursprungslaufzeit von höchstens drei 

Monaten, für die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, und 

Risikopositionen aus dem grenzüberschreitenden Warenverkehr mit einer 

Ursprungslaufzeit von höchstens sechs Monaten, für die eine Bonitätsbeurteilung einer 

benannten ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht gemäß Tabelle 2 zugewiesen, das gemäß 

Artikel 136 der Bonitätsbeurteilung der ECAI entspricht. 

Tabelle 2 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 150 %“  

–  
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50. Artikel 121 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 121 

Risikopositionen gegenüber unbeurteilten Instituten 

(1) Risikopositionen gegenüber Instituten, für die keine Bonitätsbeurteilung einer benannten 

ECAI vorliegt, werden einer der folgenden Stufen zugeordnet: 

a) Sind alle folgenden Bedingungen erfüllt, so werden Risikopositionen gegenüber 

Instituten der Stufe A zugeordnet: 

i) Das Institut verfügt über ausreichend Kapazität, um seinen finanziellen 

Zusagen, einschließlich Rückzahlungen von Kapital und Zinsen, während der 

erwarteten Lebensdauer der Vermögenswerte oder Risikopositionen 

fristgerecht und unabhängig von den Konjunkturzyklen und 

Geschäftsbedingungen nachzukommen; 

ii) das Institut erfüllt oder übererfüllt die Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 

der vorliegenden Verordnung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von 

Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffern i und vi und Artikel 459 

Buchstabe a der vorliegenden Verordnung, die spezifischen 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU, die 

kombinierte Kapitalpufferanforderung im Sinne von Artikel 128 Nummer 6 der 

Richtlinie 2013/36/EU oder jegliche gleichwertige und zusätzliche lokale 

aufsichtliche oder rechtliche Anforderungen in Drittländern, sofern diese 

Anforderungen veröffentlicht werden und mit hartem Kernkapital, Kernkapital 

bzw. Eigenmitteln zu erfüllen sind; 
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iii) Informationen darüber, ob die unter Ziffer ii dieses Buchstabens genannten 

Anforderungen von dem Institut erfüllt oder übererfüllt werden, werden 

veröffentlicht oder dem kreditgebenden Institut anderweitig zugänglich 

gemacht; 

iv) die gemäß Artikel 79 der Richtlinie 2013/36/EU vom kreditgebenden Institut 

durchgeführte Bewertung hat nicht ergeben, dass das Institut die unter die 

Ziffern i und ii dieses Buchstabens festgelegten Bedingungen nicht erfüllt. 

b) Sind alle folgenden Bedingungen erfüllt und ist mindestens eine der unter 

Buchstabe a dieses Absatzes genannten Bedingungen nicht erfüllt, so werden 

Risikopositionen gegenüber Instituten der Stufe B zugeordnet: 

i) Das Institut unterliegt einem erheblichen Kreditrisiko, wobei unter anderem die 

Rückzahlungskapazitäten von stabilen oder günstigen Wirtschafts- oder 

Geschäftsbedingungen abhängig sind; 

ii) das Institut erfüllt oder übererfüllt die Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 

der vorliegenden Verordnung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von 

Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer i und Artikel 459 Buchstabe a der 

vorliegenden Verordnung, die spezifischen Eigenmittelanforderungen nach 

Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU oder jegliche gleichwertige und 

zusätzliche lokale aufsichtliche oder rechtliche Anforderungen in Drittländern, 

sofern diese Anforderungen veröffentlicht werden und mit hartem Kernkapital, 

Kernkapital bzw. Eigenmitteln zu erfüllen sind; 
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iii) Informationen darüber, ob die unter Ziffer ii dieses Buchstabens genannten 

Anforderungen von dem Institut erfüllt oder übererfüllt werden, werden 

veröffentlicht oder dem kreditgebenden Institut anderweitig zugänglich 

gemacht; 

iv) die gemäß Artikel 79 der Richtlinie 2013/36/EU vom kreditgebenden Institut 

durchgeführte Bewertung hat nicht ergeben, dass das Institut die unter den 

Ziffern i und ii dieses Buchstabens festgelegten Bedingungen nicht erfüllt. 

c) Sind Risikopositionen gegenüber Instituten nicht der Stufe A oder B zugeordnet 

oder ist eine der folgenden Bedingungen erfüllt, so werden Risikopositionen 

gegenüber Instituten der Stufe C zugeordnet: 

i) Das Institut hat wesentliche Ausfallrisiken und begrenzte Sicherheitsmargen; 

ii) ungünstige Geschäfts-, Finanz- oder Wirtschaftsbedingungen führen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit dazu oder haben dazu geführt, dass das Institut seinen 

finanziellen Zusagen nicht nachkommen kann; 
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iii) der externe Prüfer hat, wenn geprüfte Abschlüsse für das Institut gesetzlich 

vorgeschrieben sind, einen negativen Bestätigungsvermerk ausgestellt oder 

innerhalb der letzten zwölf Monate in seinen geprüften Abschlüssen oder 

geprüften Berichten erhebliche Zweifel daran geäußert, dass das Institut als 

Unternehmen fortgeführt werden kann. 

Für die Zwecke von Buchstabe b Ziffer ii Unterabsatz 1 dieses Absatzes umfassen 

gleichwertige und zusätzliche lokale aufsichtliche oder rechtliche Anforderungen keine 

Kapitalpuffer, die Kapitalpuffern im Sinne des Artikels 128 der Richtlinie 2013/36/EU 

gleichwertig sind. 

(2) Bei Risikopositionen gegenüber Finanzinstituten, die gemäß Artikel 119 Absatz 5 wie 

Risikopositionen gegenüber Instituten behandelt werden, müssen die Institute zur 

Beurteilung, ob die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii und Buchstabe b Ziffer ii des 

vorliegenden Artikels genannten Bedingungen von diesen Finanzinstituten erfüllt 

werden, prüfen, ob diese Finanzinstitute vergleichbare aufsichtsrechtliche 

Anforderungen erfüllen bzw. übertreffen.  

(3) Risikopositionen, die gemäß Absatz 1 der Stufe A, B oder C zugeordnet wurden, wird wie 

folgt ein Risikogewicht zugewiesen: 

a) Risikopositionen der Stufe A, B oder C, die eine der folgenden Bedingungen 

erfüllen, wird ein Risikogewicht für kurzfristige Risikopositionen gemäß Tabelle 1 

zugewiesen: 

i) Die Risikoposition hat eine Ursprungslaufzeit von höchstens drei Monaten; 

ii) die Risikoposition hat eine Ursprungslaufzeit von höchstens sechs Monaten 

und resultiert aus dem grenzüberschreitenden Warenverkehr. 
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b) Risikopositionen der Stufe A, die nicht kurzfristig sind, wird ein Risikogewicht von 

30 % zugewiesen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) Die Risikoposition erfüllt keine der unter Buchstabe a festgelegten 

Bedingungen; 

ii) die Quote des harten Kernkapitals des Instituts beträgt mindestens 14 %; 

iii) die Verschuldungsquote des Instituts beträgt mindestens 5 %. 

c) Risikopositionen der Stufe A, B oder C, die die unter Buchstabe a oder b festgelegten 

Bedingungen nicht erfüllen, wird ein Risikogewicht gemäß Tabelle 1 zugewiesen. 

Wenn eine Risikoposition gegenüber einem Institut nicht auf die Landeswährung des 

Rechtsraums lautet, in dem dieses Institut seinen Sitz hat, oder wenn dieses Institut die 

Kreditverpflichtung in einer Zweigstelle in einem anderen Rechtsraum verbucht hat und 

die Risikoposition nicht auf die Landeswährung des Rechtsraums lautet, in dem die 

Zweigstelle tätig ist, darf das gemäß Buchstabe a, b oder c zugewiesene Risikogewicht für 

andere Risikopositionen als jenen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die aus 

selbstliquidierenden handelsbezogenen Eventualposten aus dem grenzüberschreitenden 

Warenverkehr resultieren, nicht niedriger sein als das Risikogewicht einer Risikoposition 

gegenüber dem Zentralstaat des Landes, in dem das Institut seinen Sitz hat. 

Tabelle 1 

Bewertung des Kreditrisikos Stufe A Stufe B Stufe C 

Risikogewicht für kurzfristige 
Risikopositionen 

20 % 50 % 150 % 

Risikogewicht 40 % 75 % 150 %“  

–  
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51. Artikel 122 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Tabelle 6 erhält folgende Fassung: 

„Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 50 %  75 %  100 % 150 % 150 %“ 

–  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Risikopositionen, für die keine solche Bonitätsbeurteilung vorliegt, wird ein 

Risikogewicht von 100 % zugewiesen.“  

52. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 122a 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen 

(1) Innerhalb der in Artikel 112 Buchstabe g genannten Risikopositionsklasse 

‚Risikopositionen gegenüber Unternehmen‘ werden Risikopositionen mit allen folgenden 

Merkmalen von Instituten getrennt als Spezialfinanzierungsrisikopositionen ermittelt: 

a) Die Risikoposition besteht gegenüber einem speziell zur Finanzierung oder zum 

Betrieb von Sachanlagen errichteten Rechtsträger oder ist eine wirtschaftlich 

vergleichbare Risikoposition; 
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b) die Risikoposition ist nicht ▌ mit der Immobilienfinanzierung von Wohn- oder 

Gewerbeimmobilien verbunden und fällt unter die in Absatz 3 festgelegten 

Begriffsbestimmungen für Risikopositionen des Typs Objektfinanzierung, des Typs 

Projektfinanzierung oder des Typs Rohstoffhandelsfinanzierung; 

c) die vertraglichen Vereinbarungen über die mit der Risikoposition verbundene 

Verpflichtung verschaffen dem Institut eine erhebliche Kontrolle über die 

Vermögenswerte und die durch diese generierten Einnahmen; 

d) die Rückzahlung der mit der Risikoposition verbundenen Verpflichtung speist sich in 

erster Linie aus den durch die finanzierten Vermögenswerte generierten Einnahmen 

und nicht aus der unabhängigen Zahlungsfähigkeit eines breiter operierenden 

Wirtschaftsunternehmens. 

(2) Spezialfinanzierungsrisikopositionen, für die eine direkt anwendbare Bonitätsbeurteilung 

einer benannten ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht gemäß Tabelle 1 zugewiesen: 

Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 20 % 50 %  75 %  100 % 150 % 150 %  
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(3) Spezialfinanzierungsrisikopositionen, für die keine direkt anwendbare Bonitätsbeurteilung 

einer benannten ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht wie folgt zugewiesen: 

a) Dient eine Spezialfinanzierungsrisikoposition zur Finanzierung des Erwerbs von 

Sachvermögenswerten, insbesondere Schiffen, Flugzeugen, Satelliten, 

Eisenbahnwagen und Fahrzeugflotten, und bestehen die aus diesen 

Vermögenswerten zu generierenden Einnahmen aus den generierten 

Zahlungsströmen aus diesen spezifischen Sachvermögenswerten, die finanziert und 

▌ an den Kreditgeber verpfändet oder dem Kreditgeber zugeordnet werden 

(‚Risikopositionen des Typs Objektfinanzierung‘), so wenden Institute ein 

Risikogewicht von 100 % an; 

▌  

b) dient eine Spezialfinanzierungsrisikoposition zur kurzfristigen Finanzierung von 

Vorräten, Lagerbeständen oder Forderungen aus börsengehandelten Rohstoffen, 

einschließlich Rohöl, Metallen oder Agrarprodukten, und bestehen die aus diesen 

Vorräten, Lagerbeständen oder Forderungen zu generierenden Einnahmen in dem 

aus dem Verkauf der Rohstoffe zu erzielenden Erlös (‚Risikopositionen des Typs 

Rohstoffhandelsfinanzierung‘), so wenden Institute ein Risikogewicht von 100 % an; 
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c) dient eine Spezialfinanzierungsrisikoposition zur Finanzierung eines einzelnen 

Projekts – entweder in Form des Baus einer neuen Kapitalanlage oder der 

Refinanzierung einer bestehenden Anlage mit oder ohne Verbesserungen – zur 

Entwicklung oder zum Erwerb großer, komplexer und teurer baulicher Anlagen, 

einschließlich Kraftwerke, chemischer Aufbereitungsanlagen, Bergwerke, 

Verkehrsinfrastruktur, Umweltschutzvorrichtungen und 

Telekommunikationsinfrastruktur, bei dem das Interesse des kreditgebenden 

Instituts in erster Linie den im Rahmen des finanzierten Projekts generierten 

Einkünften – sowohl als Quelle für die Rückzahlung als auch zur Besicherung des 

Darlehens – gilt (‚Risikopositionen des Typs Projektfinanzierung‘), so wenden 

Institute die folgenden Risikogewichte an: 

i) 130 %, wenn sich das Projekt, auf das sich die Risikoposition bezieht, in der 

Vorbetriebsphase befindet; 

ii) vorausgesetzt, dass die in Artikel 501a genannte Anpassung der 

Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko nicht angewandt wird, 80 %, 

wenn sich das Projekt, auf das sich die Risikoposition bezieht, in der 

Betriebsphase befindet und die Risikoposition alle folgenden Kriterien erfüllt: 

1. Es bestehen vertragliche Beschränkungen im Hinblick auf die 

Möglichkeit des Schuldners, Tätigkeiten durchzuführen, die sich für 

Kreditgeber negativ auswirken könnten, einschließlich der 

Beschränkung, dass ohne Zustimmung vorhandener Fremdkapitalgeber 

keine weiteren Schuldtitel begeben werden dürfen; 
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2. der Schuldner verfügt über ausreichende voll finanzierte 

Barrücklagen oder sonstige Finanzvereinbarungen mit ▌ einem 

Rechtsträger, um unvorhergesehene Ausgaben und den 

Betriebskapitalbedarf während der Lebensdauer des finanzierten 

Projekts abdecken zu können, sofern diesem Rechtsträger von einer 

anerkannten ECAI ein ECAI-Rating mit einer Bonitätsstufe von 

mindestens 3 zugewiesen wurde  

oder  

– im Fall von Instituten, die risikogewichteten Positionsbeträge und 

erwartete Verlustbeträge gemäß Kapitel 3 berechnen – wenn die 

Einrichtung nicht über eine Bonitätsbeurteilung einer anerkannten 

ECAI verfügt, dieser Einrichtung von dem Institut eine interne 

Bonitätsbeurteilung zugewiesen wurde, die einer Bonitätsstufe von 

mindestens 3 entspricht, vorausgesetzt diese Einrichtung wird von dem 

Institut im Einklang mit Kapitel 3 Abschnitt 6 intern beurteilt; 

3. das Projekt, auf das sich die Risikoposition bezieht, generiert 

Zahlungsströme, die vorhersehbar sind und alle künftigen 

Kreditrückzahlungen abdecken; 
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4. sofern sich die Einnahmen des Schuldners nicht aus Zahlungen einer 

großen Zahl von Nutzern speisen, hängt die Rückzahlungsquelle für die 

Verpflichtung von einer Hauptgegenpartei ab, und diese 

Hauptgegenpartei ist eine der Folgenden: 

- eine Zentralbank, ein Zentralstaat oder eine regionale oder lokale 

Gebietskörperschaft, der bzw. dem gemäß den Artikeln 114 

und 115 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wurde oder die 

bzw. der ein ECAI-Rating einer Bonitätsstufe von mindestens 3 

von einer anerkannten ECAI erhalten hat; oder, im Fall von 

Instituten, die risikogewichteten Positionsbeträge und erwartete 

Verlustbeträge gemäß Kapitel 3 berechnen, sofern die 

Zentralbank, der Zentralstaat oder die regionale oder lokale 

Gebietskörperschaft nicht über eine Bonitätsbeurteilung einer 

anerkannten ECAI verfügt, wurde ihnen von dem Institut eine 

interne Bonitätsbeurteilung zugewiesen, die einer Bonitätsstufe 

von mindestens 3 entspricht, vorausgesetzt sie werden von dem 

Institut im Einklang mit Kapitel 3 Abschnitt 6 intern beurteilt; 
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- eine öffentliche Stelle, der gemäß Artikel 116 ein Risikogewicht 

von höchstens 20 % zugewiesen wurde oder die ein ECAI-Rating 

einer Bonitätsstufe von mindestens 3 von einer anerkannten ECAI 

erhalten hat oder – im Fall von Instituten, die risikogewichteten 

Positionsbeträgete Positionsbeträge und erwartete Verlustbeträge 

gemäß Kapitel 3 berechnen – wenn die öffentliche Stelle nicht 

über eine Bonitätsbeurteilung einer anerkannten ECAI verfügt, 

dieser öffentlichen Stelle von dem Institut eine interne 

Bonitätsbeurteilung zugewiesen wurde, die einer Bonitätsstufe 

von mindestens 3 entspricht, vorausgesetzt diese öffentliche Stelle 

wird von dem Institut im Einklang mit Kapitel 3 Abschnitt 6 

intern beurteilt; 
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- ein Unternehmen, das ein ECAI-Rating einer Bonitätsstufe von 

mindestens 3 von einer anterkannten ECAI erhalten hat oder im 

Fall von Instituten, die risikogewichteten Positionsbeträge und 

erwartete Verlustbeträge gemäß Kapitel 3 berechnen – wenn das 

Unternehmen nicht über eine Bonitätsbeurteilung einer 

anerkannten ECAI verfügt, diesem Unternehmen von dem 

Institut eine interne Bonitätsbeurteilung zugewiesen wurde, die 

einer Bonitätsstufe von mindestens 3 entspricht, vorausgesetzt 

dieses Unternehmen wird von dem Institut im Einklang mit 

Kapitel 3 Abschnitt 6 intern beurteilt; 

5. der vertragliche Rahmen für die Risikoposition gegenüber dem 

Schuldner sieht bei Ausfall des Schuldners ein hohes Maß an Schutz für 

das kreditgebende Institut vor; 

6. die Hauptgegenpartei oder andere Gegenparteien, die in ähnlichem 

Maße den Kriterien für die Anerkennungsfähigkeit als 

Hauptgegenpartei genügen, schützen das kreditgebende Institut wirksam 

vor Verlusten aus der Einstellung des Projekts; 

www.parlament.gv.at



  

 173 

 

7. alle Vermögenswerte und Verträge, die für den Betrieb des Projekts 

erforderlich sind, wurden, soweit nach anwendbarem Recht zulässig, an 

das kreditgebende Institut verpfändet; 

8. das kreditgebende Institut ist in der Lage, im Fall eines Ausfalls die 

Kontrolle über den Schuldner zu übernehmen; 

iii) 100 %, wenn sich das Projekt, auf das sich die Risikoposition bezieht, in der 

Betriebsphase befindet und die Risikoposition die unter Ziffer ii festgelegten 

Bedingungen nicht erfüllt; 

d) für die Zwecke des Buchstabens c Ziffer ii Nummer 3 werden die generierten 

Zahlungsströme nur dann als vorhersehbar betrachtet, wenn ein wesentlicher Teil der 

Einkünfte eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt: 

i) die Einnahmen basieren auf der Verfügbarkeit, was bedeutet, dass der 

Schuldner nach Abschluss der Bauarbeiten, soweit die Vertragsbedingungen 

erfüllt sind, Anspruch auf Zahlungen von seinen Vertragspartnern hat, die 

die Betriebs- und Instandhaltungskosten, die Kosten für den Schuldendienst 

und die Eigenkapitalrenditen abdecken, wenn der Schuldner das Projekt 

betreibt, und diese Zahlungen nicht von Nachfrageschwankungen, wie z. B. 

dem Verkehrsaufkommen, abhängig sind und in der Regel nur bei 

mangelnder Leistung oder mangelnder Verfügbarkeit des 

Vermögensgegenstands für die Öffentlichkeit  angepasst werden; 
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ii) die Einkünfte unterliegen einer Renditeregulierung; 

iii) die Einkünfte unterliegen einem Vertrag mit unbedingter 

Zahlungsverpflichtung; 

e) für die Zwecke des Buchstabens c ist unter Betriebsphase die Phase zu verstehen, in 

der der speziell zur Finanzierung des Projekts errichtete oder wirtschaftlich 

vergleichbare Rechtsträger die beiden folgenden Bedingungen erfüllt: 

i) Der Rechtsträger weist einen positiven Netto- Zahlungsstrom auf, der 

ausreicht, um etwaige verbleibende vertragliche Verpflichtungen abzudecken; 

ii) der Rechtsträger weist eine rückläufige langfristige Verschuldung auf. 

4. Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Bedingungen 

genauer festzulegen, unter denen die in Absatz 3 ▌ Buchstabe c Ziffer ii festgelegten 

Kriterien erfüllt sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


  

 175 

 

53. Artikel 123 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 123 

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 

(1) Risikopositionen, die allen folgenden Kriterien genügen, gelten als Risikopositionen aus 

dem Mengengeschäft: 

a) die Risikoposition ist ▌ gegenüber einer oder mehreren natürlichen Personen oder 

gegenüber einem KMU ▌; 

b) der Betrag, den der Schuldner oder die Gruppe verbundener Kunden dem Institut, 

seinen Mutterunternehmen und seinen Tochterunternehmen insgesamt schuldet, 

einschließlich etwaiger ausgefallener Risikopositionen, jedoch ohne durch 

Wohnimmobilien besicherte Risikopositionenbis zur Höhe des Immobilienwerts, 

geht nach Kenntnis des Instituts, das angemessene Schritte zur Bestätigung der Lage 

unternimmt, nicht über 1 Mio. EUR hinaus; 

c) die Risikoposition stellt eine von vielen Risikopositionen mit ähnlichen Merkmalen 

dar, sodass die mit dieser Risikoposition verbundenen Risiken erheblich verringert 

werden; 

d) das betreffende Institut behandelt die Risikoposition in seinem 

Risikomanagementrahmen und verwaltet die Risikoposition intern als Risikoposition 

aus dem Mengengeschäft in einer Weise, die im Zeitverlauf konsistent und ähnlich 

ist wie die Behandlung anderer Risikopositionen aus dem Mengengeschäft durch das 

Institut. 
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Der Gegenwartswert von Mindestleasingzahlungen im Mengengeschäft ist in der 

Risikopositionsklasse ‚Mengengeschäft‘ anerkennungsfähig.  

Bis zum ... [12 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] gibt die EBA 

nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ▌ Leitlinien heraus, um 

verhältnismäßige Diversifizierungsmethoden festzulegen, nach denen eine Risikoposition 

als eine von vielen ähnlichen Risikopositionen im Sinne von Buchstabe c dieses Absatzes 

anzusehen ist. 

(2) Die folgenden Risikopositionen gelten nicht als Risikopositionen aus dem 

Mengengeschäft: 

a) nicht durch Schuldtitel gebildete Risikopositionen, die einen nachrangigen 

Residualanspruch auf die Vermögenswerte oder Einnahmen des Emittenten 

darstellen; 

b) durch Schuldtitel gebildete Risikopositionen und andere Wertpapiere, 

Partnerschaften, Derivate oder sonstige Vehikel mit ähnlicher wirtschaftlicher 

Substanz wie die unter Buchstabe a genannten Risikopositionen; 

c) alle sonstigen Risikopositionen in Form von Wertpapieren. 

(3) Risikopositionen aus dem Mengengeschäft nach Absatz 1 wird ein Risikogewicht von 

75 % zugewiesen, mit Ausnahme von Transaktoren-Risikopositionen, denen ein 

Risikogewicht von 45 % zugewiesen wird. 
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(4) Ist eines der in Absatz 1 genannten Kriterien bei einer Risikoposition gegenüber einer 

oder mehreren natürlichen Personen nicht erfüllt, so gilt die Risikoposition als 

Risikoposition aus dem Mengengeschäft, und es wird ihr ein Risikogewicht von 100 % 

zugewiesen.  

(5) Abweichend von Absatz 3 wird Risikopositionen, die aus Darlehen herrühren, welche ein 

Institut Rentenempfängern oder Beschäftigten mit einem unbefristeten Vertrag gegen die 

unbedingte Übertragung eines Teils der Rentenbezüge oder des Gehalts des 

Darlehensnehmers an dieses Institut gewährt hat, ein Risikogewicht von 35 % zugewiesen, 

sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Um das Darlehen zurückzuzahlen, ermächtigt der Darlehensnehmer den 

Pensionsfonds oder den Arbeitgeber uneingeschränkt, direkte Zahlungen an das 

Institut zu leisten, indem die monatlichen Zahlungen für das Darlehen von den 

monatlichen Rentenbezügen oder dem monatlichen Gehalt des Darlehensnehmers 

einbehalten werden; 

b) die Risiken des Todes, der Arbeitsunfähigkeit, der Arbeitslosigkeit oder der 

Verringerung der monatlichen Nettorentenbezüge oder des monatlichen Nettogehalts 

des Darlehensnehmers werden ordnungsgemäß durch eine Versicherungspolice 

zugunsten des Instituts gedeckt; 

c) die monatlichen Zahlungen, die der Darlehensnehmer für sämtliche Darlehen, die die 

unter den Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen erfüllen, zu leisten hat, 

übersteigen zusammengenommen nicht 20 % der monatlichen Nettorentenbezüge 

oder des monatlichen Nettogehalts des Darlehensnehmers; 

d) die maximale Ursprungslaufzeit des Darlehens beträgt höchstens zehn Jahre.“  
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54. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 123a  

Risikopositionen mit Währungsinkongruenz 

(1) Bei Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen, die der Risikopositionsklasse nach 

Artikel 112 Buchstabe h zugeordnet werden, oder Risikopositionen gegenüber 

natürlichen Personen, die als durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte 

Risikopositionen gelten und die der Risikopositionsklasse nach Artikel 112 Buchstabe i 

zugeordnet werden, wird das gemäß diesem Kapitel zugewiesene Risikogewicht mit dem 

Faktor 1,5 multipliziert, wobei das resultierende Risikogewicht nicht höher als 150 % sein 

darf, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Risikoposition lautet auf eine andere Währung als die Währung der 

Einnahmequelle des Schuldners; 

b) der Schuldner hat keine Absicherung gegen sein durch die Währungsinkongruenz 

bedingtes Zahlungsrisiko, weder in Form eines Finanzinstruments noch in Form von 

Fremdwährungseinnahmen in derselben Währung wie die Risikoposition, oder die 

Summe solcher Absicherungen, die dem Kreditnehmer zur Verfügung stehen, deckt 

weniger als 90 % jeder für diese Risikoposition anfallenden Rate ab. 

Ist es einem Institut nicht möglich, diese Risikopositionen mit Währungsinkongruenz 

auszusondern, so wird der Multiplikationsfaktor von 1,5 auf die Risikogewichte aller nicht 

abgesicherten Risikopositionen angewandt, bei denen die Währung der Risikopositionen 

von der Landeswährung des Sitzlands des Schuldners abweicht. 
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(2) Für die Zwecke dieses Artikels ist unter ‚Einnahmequelle‘ jede Quelle zu verstehen, die 

Zahlungsströme an den Schuldner generiert, einschließlich Überweisungen, 

Mieteinnahmen oder Gehälter, aber ohne Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten 

oder ähnlichen Rückgriffmaßnahmen des Instituts. 

(3) Abweichend von Absatz 1 wird der Multiplikationsfaktor von 1,5 auf die Risikogewichte 

nicht angewandt, wenn es sich bei den beiden in Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Währungen um den Euro und die Währung eines an der zweiten Stufe der Wirtschafts- 

und Währungsunion (WKM II) teilnehmenden Mitgliedstaats handelt.“ 

55. Die Artikel 124, 125 und 126 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 124  

Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte Risikopositionen 

(1) Eine Nicht-ADC-Risikoposition, die nicht alle in Absatz 3 festgelegten Bedingungen 

erfüllt, oder jeglicher Teil einer Nicht-ADC-Risikoposition, der den Nominalbetrag des 

Pfandrechts an der Immobilie übersteigt, wird wie folgt behandelt: 

a) Eine Nicht-IPRE-Risikoposition wird risikogewichtet wie eine Risikoposition 

gegenüber der Gegenpartei, die nicht durch die Immobilie besichert ist; 

b) eine IPRE-Risikoposition erhält ein Risikogewicht von 150 %. 
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(2) Eine Nicht-ADC-Risikoposition bis zum Nominalbetrag des Pfandrechts an der 

Immobilie, bei der alle in Absatz 3 des vorliegenden Artikels festgelegten Bedingungen 

erfüllt sind, wird wie folgt behandelt: 

a) Ist die Risikoposition durch eine Wohnimmobilie besichert, 

i) wird eine Nicht-IPRE-Risikoposition gemäß Artikel 125 Absatz 1 behandelt; 

ii) wird eine IPRE-Risikoposition gemäß Artikel 125 Absatz 1 behandelt, sofern 

sie eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 

1. Die Immobilie, mit der die Risikoposition besichert wird, ist 

Hauptwohnsitz des Schuldners, wobei entweder die gesamte Immobilie 

eine einzelne Wohneinheit bildet oder die Immobilie, mit der die 

Risikoposition besichert wird, eine abgeschlossene Wohneinheit 

innerhalb der Immobilie ist; 

2. die Risikoposition besteht gegenüber einer natürlichen Person und ist 

durch eine einnahmengenerierende Wohneinheit besichert, wobei 

entweder die gesamte Immobilie eine einzelne Wohneinheit bildet oder 

die Wohneinheit ein abgetrennter Teil innerhalb der Immobilie ist, und 

die Gesamtrisikopositionen des Instituts gegenüber dieser natürlichen 

Person sind nicht durch mehr als vier Immobilien– wozu auch solche 

zählen, die keine Wohnimmobilien sind oder die keines der unter dieser 

Ziffer genannten Kriterien erfüllen – oder getrennte Wohneinheiten 

innerhalb von Immobilien besichert; 

www.parlament.gv.at



  

 181 

 

3. die Risikoposition besteht gegenüber aus natürlichen Personen 

bestehenden Vereinen oder Genossenschaften nach nationalem Recht, 

deren alleiniger Zweck darin besteht, für ihre Mitglieder in der 

Immobilie, die das Darlehen besichert, einen Hauptwohnsitz 

bereitzustellen; 

4. die Risikoposition besteht gegenüber gesetzlich geregelten öffentlichen 

Wohnungsbaugesellschaften oder gemeinnützigen Vereinen, die dazu 

dienen, soziale Zwecke zu erfüllen und langfristigen Wohnraum für 

Mieter bereitzustellen; 

iii) wird eine IPRE-Risikoposition, die keine der in Ziffer ii dieses Buchstabens 

festgelegten Bedingungen erfüllt, gemäß Artikel 125 Absatz 2 behandelt; 

b) ist die Risikoposition durch eine Gewerbeimmobilie besichert, so wird sie wie folgt 

behandelt: 

i) Eine Nicht-IPRE-Risikoposition wird gemäß Artikel 126 Absatz 1 behandelt; 

ii) eine IPRE-Risikoposition wird gemäß Artikel 126 Absatz 2 behandelt. 

(3) Um für die Behandlung nach Absatz 2 berücksichtigungsfähig zu sein, muss eine durch 

eine Immobilie besicherte Risikoposition alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Die Immobilie, mit der die Risikoposition besichert ist, erfüllt eine der folgenden 

Bedingungen: 

i) Die Immobilie ist komplett fertiggestellt; 
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ii) bei der Immobilie handelt es sich um eine forst- oder landwirtschaftliche 

Fläche; 

iii) die Kreditvergabe erfolgt an eine natürliche Person und die Immobilie ist 

entweder eine im Bau befindliche Wohnimmobilie oder ein Grundstück, auf 

dem der Bau einer Wohnimmobilie geplant ist, sofern dieser Plan 

gegebenenfalls von allen betreffenden Behörden rechtmäßig genehmigt wurde 

und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

1. Die Immobilie umfasst nicht mehr als vier Wohneinheiten und wird 

Hauptwohnsitz des Schuldners sein, und die Kreditvergabe an die 

natürliche Person dient nicht der indirekten Finanzierung von ADC-

Risikopositionen; 

2. ein Zentralstaat, eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft oder eine 

öffentliche Stelle ist beteiligt und Risikopositionen gegenüber diesem 

bzw. dieser werden gemäß Artikel 115 Absatz 2 bzw. Artikel 116 

Absatz 4 behandelt, und dieser Zentralstaat, diese regionale oder lokale 

Gebietskörperschaft oder diese öffentliche Stelle ist rechtlich befugt und 

imstande, sicherzustellen, dass die im Bau befindliche Immobilie 

innerhalb eines vertretbaren Zeitraums fertiggestellt wird, und ist 

verpflichtet oder hat rechtsverbindlich zugesagt, die Fertigstellung zu 

gewährleisten, falls der Bau andernfalls nicht innerhalb dieses 

vertretbaren Zeitraums fertiggestellt würde; als Alternative dazu besteht 

ein gleichwertiger Rechtsmechanismus, um sicherzustellen, dass die im 

Bau befindliche Immobilie innerhalb  eines vertretbaren Zeitraums 

fertiggestellt wird;  
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b) die Risikoposition ist durch ein erstrangiges Pfandrecht des Instituts an der 

Immobilie besichert, oder das Institut hält das erstrangige sowie jegliches im Rang 

nachfolgende Pfandrecht an dieser Immobilie; 

c) der Immobilienwert hängt nicht wesentlich von der Bonität des Schuldners ab; 

d) alle bei der Entstehung der Risikoposition und zu Überwachungszwecken 

erforderlichen Informationen sind ordnungsgemäß dokumentiert, einschließlich 

Informationen über die Rückzahlungsfähigkeit des Schuldners und über die 

Bewertung der Immobilie; 

e) die in Artikel 208 festgelegten Anforderungen werden erfüllt und die in Artikel 229 

Absatz 1 festgelegten Bewertungsgrundsätze werden eingehalten. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c dürfen Institute Situationen, in denen rein 

makroökonomische Faktoren sowohl den Wert der Immobilie als auch die 

Leistungsfähigkeit des Schuldners beeinflussen, unberücksichtigt lassen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe d sehen Institute Kreditvergaberichtlinien 

in Bezug auf die Entstehung von durch Immobilien besicherten Risikopositionen vor, 

die die Bewertung der Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers umfassen. Die 

Kreditvergaberichtlinien umfassen die einschlägigen Parameter für diese Bewertung 

und deren jeweilige Höchstwerte.  
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(4) Abweichend von Absatz 3 Buchstabe b dürfen in Rechtsräumen, in denen nachrangige 

Pfandrechte dem Inhaber einen Anspruch auf Sicherheiten verleihen, der rechtlich 

durchsetzbar ist und einen wirksamen Kreditrisikominderungsfaktor darstellt, auch 

nachrangige Pfandrechte, die von einem anderen als dem das vorrangige Pfandrecht 

haltenden Institut gehalten werden, anerkannt werden, auch dann, wenn das Institut das 

vorrangige Pfandrecht nicht hält oder ein Pfandrecht nicht hält, das zwischen einem 

Pfandrecht höheren und einem Pfandrecht niedrigeren Ranges, die beide vom Institut 

gehalten werden, angesiedelt ist. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 gewährleisten die Vorschriften über die Pfandrechte 

alles Folgende: 

a) Jedes Institut, das ein Pfandrecht an einer Immobilie hält, kann den Verkauf der 

Immobilie unabhängig von anderen Rechtsträgern, die ein Pfandrecht an der 

Immobilie halten, einleiten; 

b) erfolgt der Verkauf der Immobilie nicht im Wege einer öffentlichen Versteigerung, 

so unternehmen Rechtsträger, die ein vorrangiges Pfandrecht halten, in dem Fall, 

dass sie ein Verkaufsrecht eigenständig ausüben, angemessene Schritte, um einen 

fairen Marktwert oder den unter den gegebenen Umständen bestmöglichen Preis zu 

erzielen. 

(5) Für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für nicht in 

Anspruch genommene Fazilitäten können Pfandrechte, die alle in Absatz 3 und 

gegebenenfalls die in Absatz 4 festgelegten Anforderungen an die 

Anerkennungsfähigkeit erfüllen, anerkannt werden, sofern die Fazilität nur in 

Anspruch genommen werden kann, wenn zuvor oder gleichzeitig in dem Maße ein 

Pfandrecht hinterlegt wurde, in dem das Institut bei Inanspruchnahme der Fazilität 

Interesse an diesem Pfandrecht hat, d. h. das Institut in dem Maße, in dem die Fazilität 

nicht in Anspruch genommen wird, kein Interesse an dem Pfandrecht hat.  
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(6) Für die Zwecke von Artikel 125 Absatz 2 und Artikel 126 Absatz 2 wird das Verhältnis 

zwischen Risikoposition und Wert (exposure-to-value – im Folgenden „ETV“)berechnet, 

indem der Bruttobetrag der Risikoposition durch den Immobilienwert geteilt wird, wobei 

die folgenden Bedingungen gelten: 

a) Der Bruttobetrag der Risikoposition wird berechnet als Buchwert des mit der 

immobilienbesicherten Risikoposition verbundenen Aktivpostens und jedem 

zugesagten, aber nicht in Anspruch genommenen Betrag, der bei Inanspruchnahme 

den Risikopositionswert der durch Immobilien besicherten Risikoposition erhöhen 

würde; dieser Bruttobetreag der Risikoposition wird ohne Berücksichtigung des 

Folgenden berechnet: 

i) spezifischer Kreditrisikoanpassungen gemäß Artikel 110, 

ii) zusätzlicher Wertberichtigungen gemäß Artikel 34 in Bezug auf die 

Anlagebuchtätigkeiten des Instituts, 

iii) gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogener Beträge und 

iv) sonstiger mit dem Aktivposten verknüpfter Verringerungen der Eigenmittel; 

b) der Bruttobetrag der Risikoposition wird ohne Berücksichtigung jeglicher Art der 

Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung berechnet, außer im 

Falle von verpfändeten Einlagekonten bei dem kreditgebenden Institut, die alle 

Anforderungen für ein bilanzielles Netting entweder im Rahmen von Netting-

Rahmenvereinbarungen nach den Artikeln 196 und 206 oder im Rahmen sonstiger 

bilanzieller Netting-Vereinbarungen nach den Artikeln 195 und 205 erfüllen und 

bedingungslos und unwiderruflich allein zu dem Zweck verpfändet wurden, die mit 

der immobilienbesicherten Risikoposition verbundene Kreditverpflichtung zu 

erfüllen; 
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c) bei gemäß Artikel 125 Absatz 2 oder Artikel 126 Absatz 2 zu behandelnden 

Risikopositionen, bei denen eine andere Partei als das Institut ein vorrangiges 

Pfandrecht hält und ein vom Institut gehaltenes nachrangiges Pfandrecht gemäß 

Absatz 4 dieses Artikels anerkannt wird, wird der Bruttorisikopositionsbetrag 

berechnet als Summe aus dem Bruttorisikopositionsbetrag des vom Institut 

gehaltenen Pfandrechts und den Bruttorisikopositionsbeträgen für alle anderen 

Pfandrechte mit gleichem oder höherem Rang als das vom Institut gehaltene 

Pfandrecht. 

Falls ein Institut mehr als eine Risikoposition hat, die mit derselben Immobilie besichert 

ist, und diese Risikopositionen durch Pfandrechte an dieser Immobilie besichert sind, die 

eine lückenlose Rangfolge bilden, ohne dass ein Dritter ein Pfandrecht innerhalb dieser 

Rangfolge hält, werden die Risikopositionen für die Zwecke von Unterabsatz 1 

Buchstabe a als eine einzelne zusammenhängende Risikoposition behandelt und die 

Bruttorisikopositionsbeträge der einzelnen Risikopositionen summiert, um den 

Bruttorisikopositionsbetrag für die einzelne zusammenhängende Risikoposition zu 

berechnen. 
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Liegen zur Ermittlung des Ranges der übrigen Pfandrechte keine ausreichenden 

Informationen vor, so behandelt das Institut für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c 

diese Pfandrechte als gleichrangig mit dem vom Institut gehaltenen nachrangigen 

Pfandrecht. Zuerst bestimmt das Institut das Risikogewicht gemäß Artikel 125 Absatz 2 

bzw. Artikel 126 Absatz 3 (im Folgenden „Basisrisikogewicht“). Dann passt es dieses 

Risikogewicht mit einem Multiplikationsfaktor von 1,25 an, um die risikogewichteten 

Positionsbeträge der nachrangigen Pfandrechte zu berechnen. Entspricht das 

Basisrisikogewicht der niedrigsten Unterklasse des Verhältnisses zwischen Risikoposition 

und Wert -Unterklasse, so wird der Multiplikationsfaktor nicht angewandt. Das 

Risikogewicht, das sich bei Multiplikation des Basisrisikogewichts mit dem Faktor 1,25 

ergibt, darf nicht höher sein als das Risikogewicht, das auf die Risikoposition angewandt 

würde, wenn die in Absatz 3 genannten Anforderungen nicht erfüllt wären. 

(7) Risikopositionen gegenüber einem Leasingnehmer im Rahmen eines Immobilien-

Leasing-Geschäfts, bei dem das Institut der Leasinggeber ist und der Leasingnehmer 

eine Kaufoption hat, gelten als durch Immobilien besicherte Risikopositionen und 

werden gemäß Artikel 125 oder 126 behandelt, wenn die in diesem Artikel festgelegten 

Bedingungen erfüllt sind, sofern die Risikoposition des Instituts durch sein Eigentum an 

der Immobilie besichert ist. 
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(8) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die für die Anwendung des Absatzes 9 

zuständig ist. Diese Behörde ist die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 

Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde die 

zuständige Behörde, so stellt sie sicher, dass die relevanten nationalen Stellen und 

Behörden, die ein makroprudenzielles Mandat haben, gebührend darüber unterrichtet sind, 

dass die zuständige Behörde beabsichtigt, von diesem Artikel Gebrauch zu machen, und 

dass sie an der Bewertung der Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität in ihrem 

Mitgliedstaat gemäß Absatz 9 in angemessener Weise beteiligt werden. 
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Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde nicht 

die zuständige Behörde, so trifft der Mitgliedstaat die notwendigen Vorkehrungen, um eine 

ordnungsgemäße Koordinierung und einen ordnungsgemäßen Informationsaustausch 

zwischen der zuständigen und der benannten Behörde sicherzustellen, damit dieser Artikel 

ordnungsgemäß angewandt wird. Insbesondere müssen die Behörden eng 

zusammenarbeiten und alle Informationen gemeinsam nutzen, die für die angemessene 

Erfüllung der Pflichten, die der benannten Behörde gemäß diesem Artikel obliegen, 

erforderlich sein könnten. Mit dieser Zusammenarbeit soll jede Form von sich 

überschneidenden oder nicht miteinander zu vereinbarenden Maßnahmen zwischen der 

zuständigen und der benannten Behörde vermieden sowie sichergestellt werden, dass die 

Wechselwirkung mit anderen Maßnahmen, insbesondere solchen, die gemäß Artikel 458 

dieser Verordnung und Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU ergriffen werden, gebührend 

berücksichtigt wird. 

(9) Auf der Grundlage der gemäß Artikel 430a erhobenen Daten und etwaiger anderer 

maßgeblicher Indikatoren bewertet die gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels benannte 

Behörde regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, ob die in den Artikeln 125 und 126 

festgelegten risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die durch in dem 

Hoheitsgebiet des Mitgliedsstaats jener Behörde belegene Immobilien besichert sind, sich 

in angemessener Weise auf Folgendes stützen: 

a) die Verlusterfahrungswerte für durch Immobilien besicherte Risikopositionen; 

b) zukunftsorientierte Immobilienmarktentwicklungen. 
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Kommt die gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels benannte Behörde auf der 

Grundlage der in Unterabsatz 1 genannten Bewertung zu dem Schluss, dass die in 

Artikel 125 oder 126 festgelegten Risikogewichte nicht in angemessener Weise die 

tatsächlichen Risiken widerspiegeln, die mit Risikopositionen gegenüber einem oder 

mehreren Immobiliensegmenten verbunden sind, welche durch Grundpfandrechte auf in 

einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats dieser Behörde 

belegene Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien besichert sind, und ist sie der 

Auffassung, dass die Unangemessenheit der Risikogewichte sich negativ auf die 

gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat auswirken könnte, so 

kann sie die für diese Risikopositionen anwendbaren Risikogewichte innerhalb der in 

Unterabsatz 4 des vorliegenden Absatzes vorgesehenen Spannen erhöhen oder strengere 

Kriterien als die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels festgelegten auferlegen. 

Die gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels benannte Behörde teilt der EBA und dem 

ESRB jegliche Anpassungen der Risikogewichte und der gemäß dem vorliegenden Absatz 

angewandten Kriterien mit. Innerhalb eines Monats nach Eingang dieser Mitteilung 

übermitteln die EBA und der ESRB dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Stellungnahme 

und können in dieser Stellungnahme erforderlichenfalls mitteilen, ob ihrer Auffassung 

nach die Anpassungen der Risikogewichte und -kriterien auch anderen Mitgliedstaaten 

empfohlen werden sollten. Die EBA und der ESRB veröffentlichen die Risikogewichte 

und Kriterien für Risikopositionen nach den Artikeln 125 und 126 sowie Artikel 199 

Absatz 1 Buchstabe a, wie sie von der betreffenden Behörde umgesetzt werden. 
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 des vorliegenden Absatzes kann die gemäß Absatz 8 

des vorliegenden Artikels benannte Behörde für Risikopositionen gegenüber einem oder 

mehreren Immobiliensegmenten, die durch Grundpfandrechte auf in einem oder 

mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der benannten Behörde belegene 

Immobilien besichert sind, die in Artikel 125 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 125 

Absatz 2 Unterabsatz 1, Artikel 126 Absatz 2 Unterabsatz 1 oder Artikel 126 Absatz 2 

Unterabsatz 1 festgelegten Risikogewichte erhöhen oder strengere Kriterien als die in 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels festgelegten auferlegen. Diese Behörde darf diese 

Risikogewichte nicht auf mehr als 150 % erhöhen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 des vorliegenden Absatzes kann die gemäß Absatz 8 

des vorliegenden Artikels benannte Behörde auch die Prozentsätze des in Artikel 125 

Absatz 1 oder Artikel 126 Absatz 1 genannten Immobilienwerts oder die ETV-

Prozentsätze, anhand derer die in Artikel 125 Absatz 2 Tabelle 1 oder Artikel 126 

Absatz 2 Tabelle 1 festgelegte ETV-Risikogewichtklasse bestimmt wird, verringern. Die 

betreffende Behörde sorgt über alle ETV-Risikogewichtklassen hinweg für Konsistenz, 

sodass das Risikogewicht einer niedrigeren ETV-Risikogewichklasse das Risikogewicht 

einer höheren ETV-Risikogewichtklasse niemals übersteigt.  

(10) Setzt die nach Absatz 8 benannte Behörde gemäß Absatz 9 ▌ höhere Risikogewichte fest 

oder führt sie strengere Kriterien ein, so verfügen die Institute über einen sechsmonatigen 

Übergangszeitraum, um diese anzuwenden. 
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(11) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESRB Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen die Arten von Faktoren, die bei der Bewertung der 

Angemessenheit der Risikogewichte nach Absatz 9 berücksichtigt werden müssen, 

festgelegt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

(12) Der ESRB kann den gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels benannten Behörden im 

Wege von Empfehlungen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 und in 

enger Zusammenarbeit mit der EBA Orientierungen zu den beiden folgenden Elementen 

vorgeben: 

a) den Faktoren, die ‚sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität 

auswirken könnten‘ wie in Absatz 9 Unterabsatz 2 angeführt; 

b) indikativen Referenzwerten, die die gemäß Absatz 8 benannte Behörde bei der 

Bestimmung höherer Risikogewichte berücksichtigen muss. 
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(13) In einem Mitgliedstaat niedergelassene Institute wenden die Risikogewichte und Kriterien, 

die von den Behörden eines anderen Mitgliedstaats gemäß Absatz 9 bestimmt wurden, auf 

ihre entsprechenden Risikopositionen an, die durch Grundpfandrechte auf in einem oder 

mehreren Teilen dieses anderen Mitgliedstaats belegene Wohnimmobilien oder 

Gewerbeimmobilien besichert sind. 

(14) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt 

wird, was unter einem ‚gleichwertigen Rechtsmechanismus‘ zu verstehen ist, der gemäß 

Absatz 3 Buchstabe a Ziffer iii zweiter Gedankenstrich besteht, um sicherzustellen, dass 

die im Bau befindliche Immobilie innerhalb eines vertretbaren Zeitraums fertiggestellt 

wird. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung].  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 
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Artikel 125  

Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen 

(1) Für eine durch Wohnimmobilien besicherte Risikoposition nach Artikel 124 Absatz 2 

Buchstabe a Ziffer i oder ii wird dem bis zu 55 % des Immobilienwerts ausmachenden Teil 

der Risikoposition ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen. 

Wenn ein Institut ein nachrangiges Pfandrecht hält und es vorrangigere Pfandrechte 

gibt, die nicht von diesem Institut gehalten werden, wird der Teil der Risikoposition des 

Instituts, dem ein Risikogewicht von 20 % zugewiesen werden kann, bestimmt, indem 

der Betrag von 55 % des Immobilienwerts um den Betrag der nicht von dem Institut 

gehaltenen vorrangigeren Pfandrechte verringert wird.  

Wenn nicht von dem Institut gehaltene Pfandrechte dem von dem Institut gehaltenen 

Pfandrecht gleichrangig sind, wird der Teil der Risikoposition des Instituts, dem ein 

Risikogewicht von 20 % zugeordnet werden kann, bestimmt, indem der Betrag von 55 % 

des Immobilienwerts, abzüglich des Betrags etwaiger nicht von dem Institut gehaltener 

vorrangigerer Pfandrechte, um das Produkt aus Folgendem verringert wird:  

a) 55 % des Immobilienwerts, abzüglich des Betrags vorrangigerer Pfandrechte, 

sofern vorhanden, sowohl von dem Institut gehaltener als auch von anderen 

Instituten gehaltener, und 
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b) dem Betrag der nicht von dem Institut gehaltenen Pfandrechte, die dem 

Pfandrecht des Instituts gleichrangig sind, geteilt durch die Summe aller 

gleichrangigen Pfandrechte.  

Hat die zuständige oder benannte Behörde gemäß Artikel 124 Absatz 9 ein höheres 

Risikogewicht oder einen niedrigeren Prozentsatz des Immobilienwerts als die im 

vorliegenden Absatz genannten festgelegt, so wenden Institute das Risikogewicht oder den 

Prozentsatz an, die gemäß Artikel 124 Absatz 9 festgelegt wurden. 

Der gegebenenfalls verbleibende Teil der Risikoposition nach Unterabsatz 1 wird wie eine 

Risikoposition gegenüber der Gegenpartei, die nicht durch Wohnimmobilien besichert ist, 

risikogewichtet. 

(2) Einer Risikoposition nach Artikel 124 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii wird das gemäß der 

entsprechenden ETV-Risikogewichtklasse in Tabelle 1 festgelegte Risikogewicht 

zugewiesen. 

Hat die zuständige oder benannte Behörde gemäß Artikel 124 Absatz 9 ein höheres 

Risikogewicht oder einen niedrigeren ETV-Prozentsatz als die im vorliegenden Absatz 

genannten festgelegt, so wenden Institute für die Zwecke des vorliegenden Absatzes das 

Risikogewicht oder den Prozentsatz an, die gemäß Artikel 124 Absatz 9 festgelegt 

wurden. 
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Tabelle 1 

ETV ETV ≤ 50 % 50 % < ETV 

≤ 60 % 

60 % < ETV 

≤ 80 % 

80 % < ETV 

≤ 90 % 

90 % < ETV 

≤ 100 % 

ETV > 100 % 

Risikog

ewicht 

30 % 35 % 45 % 60 % 75 % 105 % 

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes dürfen Institute auf 

Risikopositionen, die durch im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats belegene 

Wohnimmobilien besichert sind, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte 

Behandlung anwenden, sofern die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats für diese 

Risikopositionen die Verlustraten gemäß Artikel 430a Absatz 3 veröffentlicht hat, die 

ausgehend von den aggregierten Daten, die Institute in diesem Mitgliedstaat für den 

betreffenden nationalen Immobilienmarkt gemeldet haben, keine der folgenden 

Obergrenzen für die aggregierten Verluste ▌bei solchen Risikopositionen im Vorjahr 

überschreiten: 

a) Der von Instituten gemeldete aggregierte Betrag nach Artikel 430a Absatz 1 

Buchstabe a, geteilt durch den von Instituten gemeldeten aggregierten Betrag nach 

Artikel 430a Absatz 1 Buchstabe c, überschreitet nicht 0,3 %; 

b) der von Instituten gemeldete aggregierte Betrag nach Artikel 430a Absatz 1 

Buchstabe b, geteilt durch den von Instituten gemeldeten aggregierten Betrag nach 

Artikel 430a Absatz 1 Buchstabe c, überschreitet nicht 0,5 %. 
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(3) Institute können die in den Absatz 2 Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels genannten 

Ausnahmeregelungen auch in Fällen in Anspruch nehmen, in denen die zuständige 

Behörde eines Drittlands, die aufsichtliche und rechtliche Vorschriften anwendet, die 

jenen der Union – wie in einem nach Artikel 107 Absatz 4 erlassenen Beschluss der 

Kommission bestimmt – mindestens gleichwertig sind, entsprechende Verlustraten für 

durch in ihrem Hoheitsgebiet belegene Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen 

veröffentlicht. 

Veröffentlicht eine zuständige Behörde eines Drittlands keine entsprechenden 

Verlustraten für Risikopositionen, die durch in ihrem Hoheitsgebiet belegene 

Wohnimmobilien besichert sind, so kann die EBA solche Informationen für dieses 

Drittland veröffentlichen, sofern aussagekräftige statistische Daten verfügbar sind, die 

für den entsprechenden Wohnimmobilienmarkt statistisch repräsentativ sind.  
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Artikel 126  

Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen 

(1) Für eine durch eine Gewerbeimmobilie besicherte Risikoposition nach Artikel 124 

Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i wird dem bis zu 55 % des Immobilienwerts ausmachenden 

Teil der Risikoposition ein Risikogewicht von 60 % zugewiesen.  

Wenn ein Institut ein nachrangiges Pfandrecht hält und es vorrangigere Pfandrechte 

gibt, die nicht von diesem Institut gehalten werden, wird der Teil der Risikoposition des 

Instituts, dem ein Risikogewicht von 60 % zugewiesen werden kann, bestimmt, indem 

der Betrag von 55 % des Immobilienwerts um den Betrag der nicht von dem Institut 

gehaltenen vorrangigeren Pfandrechte verringert wird.  

Wenn nicht von dem Institut gehaltene Pfandrechte dem von dem Institut gehaltenen 

Pfandrecht gleichrangig sind, wird der Teil der Risikoposition des Instituts, dem ein 

Risikogewicht von 60 % zugeordnet werden kann, bestimmt, indem der Betrag von 55 % 

des Immobilienwerts, abzüglich des Betrags nicht von dem Institut gehaltener 

vorrangigerer Pfandrechte, um das Produkt aus Folgendem verringert wird:  

a) 55 % des Immobilienwerts, abzüglich des Betrags vorrangigerer Pfandrechte, 

sofern vorhanden, sowohl von dem Institut gehaltener als auch von anderen 

Instituten gehaltener, und  
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b) dem Betrag der nicht von dem Institut gehaltenen Pfandrechte, die dem von 

dem Institut gehaltenen Pfandrecht gleichrangig sind, geteilt durch die 

Summe aller gleichrangigen Pfandrechte.  

Hat die zuständige oder benannte Behörde gemäß Artikel 124 Absatz 9 ein höheres 

Risikogewichte oder einen niedrigeren Prozentsatz des Immobilienwerts als die im 

vorliegenden Absatz genannten festgelegt, so wenden die Institute das Risikogewichte 

oder den Prozentsatz an, die gemäß Artikel 124 Absatz 9 festgelegt wurden. 

Der gegebenenfalls verbleibende Teil der Risikoposition nach Unterabsatz 1 wird wie eine 

Risikoposition gegenüber der Gegenpartei, die nicht durch Gewerbeimmobilien besichert 

ist, risikogewichtet. 

(2) Einer Risikoposition nach Artikel 124 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii wird das gemäß der 

entsprechenden ETV-Risikogewichtunterklasse in Tabelle 1 festgelegte Risikogewicht 

zugewiesen. 

Hat die zuständige oder benannte Behörde gemäß Artikel 124 Absatz 9 ein höheres 

Risikogewicht oder einen niedrigeren ETV-Prozentsatz als die im vorliegenden Absatz 

genannten festgelegt, so wenden Institute für die Zwecke des vorliegenden Absatzes das 

Risikogewicht oder den Prozentsatz an, die gemäß Artikel 124 Absatz 9 festgelegt 

wurden. 

Tabelle 1 

 ETV ≤ 60 % 60 % < ETV ≤ 80 % ETV > 80 % 

Risikogewicht 70 % 90 % 110 % 
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Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes dürfen Institute auf 

Risikopositionen, die durch im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats belegene 

Gewerbeimmobilien besichert sind, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte 

Behandlung anwenden, sofern die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats für diese 

Risikopositionen die Verlustraten gemäß Artikel 430a Absatz 3 veröffentlicht hat, die 

ausgehend von den aggregierten Daten, die Institute in diesem Mitgliedstaat für den 

betreffenden nationalen Immobilienmarkt gemeldet haben, keine der folgenden 

Obergrenzen für die aggregierten Verluste ▌bei solchen Risikopositionen im Vorjahr 

überschreiten: 

a) Der von Instituten gemeldete aggregierte Betrag nach Artikel 430a Absatz 1 

Buchstabe d, geteilt durch den von Instituten gemeldeten aggregierten Betrag nach 

Artikel 430a Absatz 1 Buchstabe f, überschreitet nicht 0,3 %.  

b) Der von Instituten gemeldete aggregierte Betrag nach Artikel 430a Absatz 1 

Buchstabe e, geteilt durch den von Instituten gemeldeten aggregierten Betrag nach 

Artikel 430a Absatz 1 Buchstabe f, überschreitet nicht 0,5 %.  

(3) Institute können die in den Absatz 3 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 

Ausnahmeregelungen auch in Fällen in Anspruch nehmen, in denen die zuständige 

Behörde eines Drittlands, die aufsichtliche und rechtliche Vorschriften anwendet, die 

jenen der Union – wie in einem nach Artikel 107 Absatz 4 erlassenen Beschluss der 

Kommission bestimmt – mindestens gleichwertig sind, entsprechende Verlustraten für 

durch in ihrem Hoheitsgebiet belegene Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen 

veröffentlicht. 

www.parlament.gv.at



  

 201 

 

Veröffentlicht eine zuständige Behörde eines Drittlands keine entsprechenden 

Verlustraten für Risikopositionen, die durch in ihrem Hoheitsgebiet belegene 

Gewerbeimmobilien besichert sind, so kann die EBA solche Informationen für ein 

Drittland veröffentlichen, sofern aussagekräftige statistische Daten verfügbar sind, die für 

den entsprechenden Gewerbeimmobilienmarkt statistisch repräsentativ sind. 

(4) Die EBA prüft, ob eine Anpassung der Behandlung von durch Grundpfandrechte an 

Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen, darunter IPRE- und Nicht-IPRE-

Risikopositionen, angemessen ist, wobei sie die Eignung von risikogewichteten 

Positionsbeträgen und die relativen Unterschiede beim Risiko von durch 

Grundpfandrechte an Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen, die Unterschiede 

bei der Risikosensitivität von durch Wohnimmobilien besicherte IPRE-Risikopositionen 

nach Artikel 125 Absatz 2 Tabelle 1 und von durch Gewerbeimmobilien besicherte 

IPRE-Risikopositionen nach Tabelle 1 des vorliegenden Artikels sowie die 

Empfehlungen des ESRB zu Anfälligkeiten des Gewerbeimmobiliensektors in der Union 

berücksichtigt. Die EBA übermittelt der Kommission bis zum 31. Dezember 2027 einen 

Bericht über ihre Erkenntnisse. 

Auf der Grundlage des in Unterabsatz 1 genannten Berichts und unter gebührender 

Berücksichtigung der entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und international 

vereinbarten Standards legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

bis zum 31. Dezember 2028 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 

“ 

56. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 126a  

Risikopositionen aus Grunderwerb, Erschließung und Bau 

(1) Einer ADC-Risikoposition wird ein Risikogewicht von 150 % zugewiesen. 

(2) ADC-Risikopositionen gegenüber Wohnimmobilien kann ein Risikogewicht von 100 % 

zugewiesen werden, sofern das Institut solide Entstehungs- und Überwachungsstandards 

anwendet, die die Anforderungen der Artikel 74 und 79 der Richtlinie 2013/36/EU 

erfüllen, und sofern mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Rechtsverbindliche Vorverkaufs- oder Vormietverträge, bei denen der Käufer oder 

Mieter eine erhebliche Bareinlage hinterlegt hat, die bei Vertragsbeendigung 

eingezogen wird, oder bei denen die Finanzierung auf gleichwertige Weise 
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sichergestellt ist, oder rechtsverbindliche Verkaufs- oder Mietverträge, 

einschließlich derer, in deren Fall die Zahlung entsprechend dem Fortschritt der 

Bauarbeiten in Raten erfolgt, machen einen erheblichen Teil der gesamten Verträge 

aus; 
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b) für den Schuldner besteht ein erhebliches Eigenkapitalrisiko im Sinne eines 

angemessenen Betrags an vom Schuldner beigetragenem Eigenkapital im Verhältnis 

zum ▌Wert der Wohnimmobilie bei Fertigstellung. 

(3) Bis zum ... [▌12 Montate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

gibt die EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in 

denen die Begriffe ‚erhebliche Bareinlage‘, ‚auf gleichwertige Weise sichergestellte 

Finanzierung‘, ‚erheblicher Teil der gesamten Verträge‘ und ‚angemessener Betrag an 

vom Schuldner beigetragenem Eigenkapital‘ festgelegt werden, wobei den Besonderheiten 

der Kreditvergabe von Instituten an gesetzlich geregelte öffentliche 

Wohnungsbaugesellschaften oder gemeinnützige Einrichtungen in der gesamten Union, 

die dazu dienen, soziale Zwecke zu erfüllen und langfristigen Wohnraum für Mieter 

bereitzustellen, Rechnung zu tragen ist.“ 

57. Artikel 127 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke der Berechnung der in Unterabsatz 1 genannten spezifischen 

Kreditrisikoanpassungen für eine Risikoposition, die zum Zeitpunkt des Ankaufs  bereits 

ausgefallen ist, beziehen Institute in die Berechnung jegliche positive Differenz zwischen 

dem vom Schuldner für diese Risikoposition geschuldeten Betrag und der Summe aus der 

zusätzlichen Verringerung der Eigenmittel, wenn diese Risikoposition vollständig 

abgeschrieben würde, und jeglichen bereits bestehenden mit dieser Risikoposition 

verknüpften Verringerungen der Eigenmittel ein.“  
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b) Absätz 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Für die Zwecke der Bestimmung des besicherten Teils einer ausgefallenen 

Risikoposition sind Sicherheiten und Garantien für Kreditrisikominderungszwecke 

gemäß Kapitel 4 anerkennungsfähig. 

(3) Dem nach den spezifischen Kreditrisikoanpassungen verbleibenden 

Risikopositionswert von Nicht-IPRE-Risikopositionen, die nach Artikel 125 bzw. 

Artikel 126 durch Wohn- oder Gewerbeimmobilien besichert sind, wird ein 

Risikogewicht von 100 % zugewiesen, wenn ein Ausfall nach Artikel 178 

eingetreten ist.“  

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

58. Artikel 128 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 128  

Aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende Risikopositionen 

(1) Die folgenden Risikopositionen werden als aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende 

Risikopositionen behandelt: 

a) durch Schuldtitel gebildete Risikopositionen, die Forderungen gewöhnlicher nicht 

abgesicherter Gläubiger nachgeordnet sind, 

b) Eigenmittelinstrumente, soweit diese nicht als Beteiligungsrisikopositionen gemäß 

Artikel 133 Absatz 1 gelten, und 
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c) Risikopositionen, die sich daraus ergeben, dass das Institut Instrumente 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten hält, die die in Artikel 72b festgelegten 

Bedingungen erfüllen. 

(2) Aus nachrangigen Schuldtiteln bestehenden Risikopositionen wird ein Risikogewicht von 

150 % zugewiesen, sofern sie nicht von Eigenmitteln abgezogen werden oder der in 

Artikel 72e Absatz 5 Unterabsatz 1 festgelegten Behandlung unterliegen.“ 

59. Artikel 129 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:  

„Unbeschadet des Unterabsatzes 1 Buchstabe c des vorliegenden Absatzes werden bis 

zum 1. Juli 2027 indirekte Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten ohne externes 

Rating, die für Hypothekendarlehen bis zu ihrer Eintragung Garantien übernehmen, 

für die Zwecke dieses Buchstabens als Risikopositionen gegenüber Kreditinstitute 

behandelt, die der Bonitätsstufe 1 zuzuordnen sind, sofern es sich um kurzfristige 

Risikopositionen der Stufe A gemäß Artikel 121 handelt und die garantierten 

Hypothekendarlehen nach ihrer Eintragung für die günstigere Behandlung gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstaben d, e und f des vorliegenden Absatzes berücksichtigungsfähig 

sind.“ 
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b) In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt:  

„Die gemäß Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2162 benannten zuständigen 

Behörden können für den Zweck der Immobilienbewertung gestatten, dass Immobilien zu 

oder unter ihrem Marktwert bzw. in Mitgliedstaaten, deren Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des Beleihungswerts setzen, 

zu oder unter ihrem Beleihungswert bewertet werden, ohne die in Artikel 229 Absatz 1 

Buchstabe e der vorliegenden Verordnung festgelegten Schwellen anzuwenden.“  
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c) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Gedeckten Schuldverschreibungen, für die eine direkt anwendbare 

Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht gemäß 

Tabelle 1 zugewiesen, das der Bonitätsbeurteilung der ECAI gemäß Artikel 136 

entspricht. 

Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 4 5 6 

Risikogewicht 10 % 20 % 20 % 50 % 50 % 100 % 

(5) Gedeckten Schuldverschreibungen, für die keine direkt anwendbare 

Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, wird ein Risikogewicht 

zugewiesen, das sich auf das Risikogewicht vorrangiger unbesicherter 

Risikopositionen gegenüber dem sie begebenden Institut stützt. Für Risikogewichte 

gelten die folgende Entsprechungen: 
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a) Wird den Risikopositionen gegenüber dem Institut ein Risikogewicht von 

20 % zugewiesen, so wird der gedeckten Schuldverschreibung ein 

Risikogewicht von 10 % zugewiesen; 

aa) wird den Risikopositionen gegenüber dem Institut ein Risikogewicht von 

30 % zugewiesen, so wird der gedeckten Schuldverschreibung ein 

Risikogewicht von 15 % zugewiesen; 

ab) wird den Risikopositionen gegenüber dem Institut ein Risikogewicht von 

40 % zugewiesen, so wird der gedeckten Schuldverschreibung ein 

Risikogewicht von 20 % zugewiesen; 
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b) wird den Risikopositionen gegenüber dem Institut ein Risikogewicht von 

50 % zugewiesen, so wird der gedeckten Schuldverschreibung ein 

Risikogewicht von 25 % zugewiesen; 

ba) wird den Risikopositionen gegenüber dem Institut ein Risikogewicht von 

75 % zugewiesen, so wird der gedeckten Schuldverschreibung ein 

Risikogewicht von 35 % zugewiesen; 

c) wird den Risikopositionen gegenüber dem Institut ein Risikogewicht von 

100 % zugewiesen, so wird der gedeckten Schuldverschreibung ein 

Risikogewicht von 50 % zugewiesen; 

d) wird den Risikopositionen gegenüber dem Institut ein Risikogewicht von 

150 % zugewiesen, so wird der gedeckten Schuldverschreibung ein  

60. Artikel 132a Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Abweichend von Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe e können Institute, die den risikogewichteten 

Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels berechnen, die Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer 

Anpassung der Kreditbewertung von Derivate-Risikopositionen des betreffenden OGA als 

einen Betrag berechnen, der 50 % der Eigenmittelanforderungen für diese Derivate-

Risikopositionen entspricht, die gemäß Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 dieses Titels berechnet 

wurden.“ 
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61. Artikel 132b Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Institute können von den in Artikel 132 genannten Berechnungen Beteiligungsrisikopositionen 

ausschließen, die zugrunde liegende Risikopositionen in Form von Einheiten oder Anteilen an 

OGA gegenüber Rechtsträgern haben, deren Kreditverpflichtungen gemäß diesem Kapitel ein 

Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird, einschließlich öffentlich geförderter Unternehmen, bei 

denen eine Risikogewichtung von 0 % angewendet werden kann, und Beteiligungsengagements 

gemäß Artikel 133 Absatz 5, und wenden stattdessen die in Artikel 133 festgelegte Behandlung 

auf diese Beteiligungsengagements an. 

62. Artikel 132c Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Institute berechnen den Risikopositionswert einer Mindestwertzusage, die die in Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels festgelegten Bedingungen erfüllt, als den abgezinsten Barwert des 

garantierten Betrags unter Verwendung eines von einem risikofreien Zinssatz gemäß 

Artikel 325l Absatz 2 bzw. 3 abgeleiteten Diskontierungsfaktors. Institute können den 

Risikopositionswert der Mindestwertzusage um etwaige erfasste Verluste in Bezug auf die 

Mindestwertzusage gemäß dem geltenden Rechnungslegungsstandard verringern.“  

▌  
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63. Artikel 133 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 133  

Beteiligungsrisikopositionen 

(1) Als Beteiligungsrisikoposition wird alles Folgende eingestuft: 

a) jede Risikoposition, die alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

i) Sie ist nicht rückzahlbar in dem Sinne, dass die investierten Mittel nur durch 

Veräußerung der Investition, durch Veräußerung der Rechte an der Investition 

oder durch Abwicklung des Emittenten zurückerlangt werden können, 

ii) sie stellt keine Verpflichtung seitens des Emittenten dar,  

iii) sie stellt einen Residualanspruch auf die Vermögenswerte oder Einnahmen des 

Emittenten dar; 
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b) Instrumente, die als Posten des Kernkapitals gelten würden, wenn sie von einem 

Institut begeben würden; 

c) Instrumente, die eine Verpflichtung seitens des Emittenten darstellen und eine der 

folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) Der Emittent kann die Begleichung der Verpflichtung unbegrenzt verschieben; 

ii) die Verpflichtung muss – oder kann nach Ermessen des Emittenten – durch 

Ausgabe einer festen Zahl von Kapitalanteilen des Emittenten beglichen 

werden; 

iii) die Verpflichtung muss – oder kann nach Ermessen des Emittenten – durch 

Ausgabe einer variablen Zahl von Kapitalanteilen des Emittenten beglichen 

werden, und jede Änderung des Wertes der Verpflichtung ist bei sonst gleichen 

Bedingungen der Änderung des Wertes einer festen Zahl von Kapitalanteilen 

des Emittenten zuzuschreiben, mit dieser vergleichbar und geht in die gleiche 

Richtung; 

iv) der Inhaber des Instruments kann verlangen, dass die Verpflichtung in 

Kapitalanteilen beglichen wird, es sei denn, eine der folgenden Bedingungen 

ist erfüllt: 

1. Im Fall eines gehandelten Instruments hat das Institut der zuständigen 

Behörde gegenüber hinreichend nachgewiesen, dass das Instrument am 

Markt eher wie ein Schuldtitel als ein Kapitalanteil des Emittenten 

gehandelt wird; 

www.parlament.gv.at



  

 213 

 

2. im Fall eines nicht gehandelten Instruments hat das Institut der 

zuständigen Behörde gegenüber hinreichend nachgewiesen, dass das 

Instrument wie eine Schuldposition behandelt werden sollte; 

d) Schuldtitel und andere Wertpapiere, Partnerschaften, Derivate oder sonstige Vehikel, 

die so strukturiert sind, dass sie in ihrer wirtschaftlichen Substanz den unter den 

Buchstaben a, b und c genannten Risikopositionen ähneln, einschließlich 

Verbindlichkeiten, deren Rendite an die Rendite von Anteilen gekoppelt ist; 

e) Beteiligungsrisikopositionen, die als Darlehen ausgewiesen werden, aber aus einem 

Debt-Equity-Swap resultieren, der im Rahmen der geordneten Realisierung oder 

Umstrukturierung der Schuld vorgenommen wurde. 
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c Ziffer iii sind auch Verpflichtungen 

einbezogen, die durch Ausgabe einer variablen Zahl von Kapitalanteilen des Emittenten 

beglichen werden müssen oder können und bei denen die Änderung ihres monetären 

Wertes mit der Änderung des beizulegenden Zeitwerts einer mit einem bestimmten Faktor 

multiplizierten festen Zahl von Kapitalanteilen identisch ist, wobei sowohl der Faktor als 

auch die referenzierte Zahl von Anteilen festgelegt sind. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe cZiffer iv darf das Institut – sofern eine der 

dort festgelegten Bedingungen erfüllt ist – die Risiken mit vorheriger Erlaubnis der 

zuständigen Behörde für aufsichtliche Zwecke aufschlüsseln; 

(2) Kapitalbeteiligungen dürfen in keinem der folgenden Fälle wie 

Beteiligungsrisikopositionen behandelt werden: 

a) Die Kapitalbeteiligungen sind so strukturiert, dass sie in ihrer wirtschaftlichen 

Substanz dem Halten von Schuldtiteln ähneln, die die in Absatz 1 genannten 

Kriterien nicht erfüllen; 

b) die Kapitalbeteiligungen stellen Verbriefungsrisikopositionen dar. 

(3) Beteiligungsrisikopositionen, mit Ausnahme der in den Absätzen 4 bis 7 genannten, wird 

ein Risikogewicht von 250 % zugewiesen, es sei denn, sie müssen gemäß Teil 2 in Abzug 

gebracht oder risikogewichteten Positionsbeträge werden. 
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(4) Den folgenden Beteiligungsrisikopositionen gegenüber nicht börsennotierten 

Gesellschaften wird ein Risikogewicht von 400 % zugewiesen, es sei denn, sie müssen 

gemäß Teil 2 in Abzug gebracht oder risikogewichtet werden: 

a) Investitionen zur kurzfristigen Weiterveräußerung; 

b) Investitionen in Risikokapitalgesellschaften oder ähnliche Investitionen, die in 

Erwartung erhebliche kurzfristige Veräußerungsgewinne getätigt werden. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes wird langfristigen 

Kapitalbeteiligungen, einschließlich Beteiligungen an Unternehmenskunden, mit denen das 

Institut eine langfristige Geschäftsbeziehung unterhält oder eingehen will, und Debt-

Equity-Swaps, die zur Umstrukturierung von Unternehmen vorgenommen werden, ein 

Risikogewicht gemäß Absatz 3 bzw. 5 zugewiesen. Für die Zwecke dieses Artikels ist eine 

langfristige Kapitalbeteiligung eine Kapitalbeteiligung, die drei Jahre oder länger gehalten 

wird oder mit Genehmigung der Geschäftsleitung des Instituts in der Absicht einer 

mindestens dreijährigen Haltedauer eingegangen wird. 

(5) Mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörden können Institute 

Beteiligungsrisikopositionen, die im Rahmen staatlicher Programme zur Förderung 

bestimmter Wirtschaftssektoren eingegangen werden, bis zu dem Teil dieser 

Beteiligungsrisikopositionen, der insgesamt 10 % der Eigenmittel des Instituts nicht 

übersteigt, ein Risikogewicht von 100 % zuweisen, wenn diese allen folgenden 

Bedingungen genügen: 

a) Im Rahmen der staatlichen Programme werden dem Institut für seine Investition 

erhebliche Subventionen oder Garantien gewährt, einschließlich seitens 

multilateraler Entwicklungsbanken, öffentlicher Entwicklungsbanken im Sinne des 

Artikels 429a Absatz 2 oder internationaler Organisationen; 

b) die staatlichen Programme gehen mit einer gewissen staatlichen Aufsicht einher; 
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c) die staatlichen Programme sehen Beschränkungen für die Kapitalbeteiligungen 

vor, wie z. B. Beschränkungen hinsichtlich der Größe und der Art der 

Unternehmen, in die das Institut investiert, der zulässigen Höhe der Beteiligungen, 

des geografischen Standorts und anderer relevanter Faktoren, die das potenzielle 

Risiko der Investition für das Institut begrenzen.  

(6) Beteiligungsrisikopositionen gegenüber Zentralbanken wird ein Risikogewicht von 0 % 

zugewiesen. 

(7) Einer Kapitalbeteiligung, die als Darlehen ausgewiesen wird, aber aus einem Debt-Equity-

Swap resultiert, der im Rahmen der geordneten Realisierung oder Umstrukturierung der 

Schuld vorgenommen wurde, wird kein Risikogewicht zugewiesen, das niedriger ist als 

das Risikogewicht, das zur Anwendung käme, wenn die Kapitalbeteiligung als eine aus 

Schuldtiteln bestehende Risikoposition behandelt würde.“ 

64. Artikel 134 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Im Einzug befindlichen Kassenpositionen wird ein Risikogewicht von 20 % 

zugewiesen. Barmitteln, die Eigentum des Instituts sind und von diesem gehalten 

werden oder sich auf einem Transport befinden, und gleichwertigen 

Kassenpositionen wird ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen.“  

▌  

65. In Artikel 135 wird folgender Absatz angefügt: 
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„(3) Die ESMA erstellt bis zum ... [▌ 12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] einen Bericht darüber, ob ESG-Risiken in den 

Risikobewertungsmethoden der ECAI angemessen berücksichtigt werden, und legt 

diesen Bericht der Kommission vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat bis zum ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor.“  

66. Artikel 138 wird wie folgt geändert: 

a) Der folgende Buchstabe wird angefügt: 

„g) bei Risikopositionen gegenüber Instituten darf ein Institut eine ECAI-

Bonitätsbeurteilung, in der eine implizite staatliche Unterstützung angenommen 

wird, nicht verwenden, es sei denn, diese ECAI-Bonitätsbeurteilung bezieht sich auf 

ein Institut, das sich im Besitz von Zentralstaaten oder regionalen oder lokalen 

Gebietskörperschaften befindet oder von solchen errichtet wurde und finanziert 

wird.“  
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b) Die folgenden Absätze werde angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe g werden Risikopositionen gegenüber 

Instituten, die sich nicht im Besitz von Zentralstaaten oder regionalen oder lokalen 

Gebietskörperschaften befinden oder von solchen errichtet wurden und finanziert werden 

und für die nur eine ECAI-Bonitätsbeurteilung vorliegt und in Bezug auf die eine implizite 

staatliche Förderung angenommen wird, wie Risikopositionen gegenüber unbeurteilten 

Instituten gemäß Artikel 121 behandelt. 
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Eine ‚implizite staatliche Unterstützung‘ ist dann gegeben, wenn der Zentralstaat oder die 

regionale oder lokale Gebietskörperschaft bei Ausfall oder Zahlungsschwierigkeiten des 

Instituts eingreifen würde, um Gläubiger des Instituts vor Verlusten zu bewahren.“  

67. Artikel 139 Absatz 2 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) wenn die Bonitätsbeurteilung zu einem höheren Risikogewicht führt, als es der Fall wäre, 

wenn die Risikoposition wie eine unbeurteilte Risikoposition behandelt würde, und die 

betreffende Risikoposition 

i) keine Spezialfinanzierungsrisikoposition ist, 

ii) in jeder Hinsicht den gleichen oder einen niedrigeren Rang hat als das betreffende 

Emissionsprogramm, die betreffende Fazilität bzw. vorrangige unbesicherte 

Risikopositionen des Emittenten; 

b) wenn die Bonitätsbeurteilung zu einem niedrigeren Risikogewicht führt, als es der Fall 

wäre, wenn die Risikoposition wie eine unbeurteilte Risikoposition behandelt würde, und 

die betreffende Risikoposition 

i) keine Spezialfinanzierungsrisikoposition ist, 

ii) in jeder Hinsicht den gleichen oder einen höheren Rang hat als das betreffende 

Emissionsprogramm, die betreffende Fazilität bzw. vorrangige unbesicherte 

Risikopositionen des Emittenten.“ 
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68. Artikel 141 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 141  

Posten in der Landeswährung und in ausländischer Währung 

(1) Eine Bonitätsbeurteilung für einen auf die Landeswährung des Schuldners lautenden 

Posten darf nicht verwendet werden, um ein Risikogewicht für eine auf eine ausländische 

Währung lautende Risikoposition desselben Schuldners abzuleiten. 

(2) Entsteht eine Risikoposition durch die Beteiligung eines Instituts an einem Darlehen, das 

von einer in Artikel 117 Absatz 2 aufgeführten multilateralen Entwicklungsbank, deren 

Status als bevorrechtigter Gläubiger am Markt anerkannt ist, ausgereicht oder durch eine 

Garantie gegen Konvertierungs- und Transferrisiken abgesichert wurde, so darf die 

Bonitätsbeurteilung für den auf die Landeswährung des Schuldners lautenden Posten 

abweichend von Absatz 1 dafür verwendet werden, ein Risikogewicht für eine auf eine 

ausländische Währung lautende Risikoposition desselben Schuldners abzuleiten. 

Ist die auf eine ausländische Währung lautende Risikoposition durch eine Garantie gegen 

Konvertierungs- und Transferrisiken abgesichert, so darf die Bonitätsbeurteilung für den 

auf die Landeswährung des Schuldners lautenden Posten für die Zwecke des 

Unterabsatzes 1 nur für den durch die Garantie abgesicherten Teil dieser Risikoposition für 

Risikogewichtungszwecke verwendet werden. Der nicht abgesicherte Teil dieser 

Risikoposition wird auf der Grundlage einer Bonitätsbeurteilung für den Schuldner 

risikogewichtet, die sich auf einen auf diese ausländische Währung lautenden Posten 

bezieht.“ 
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69. Artikel 142 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

„1a. ‚Risikopositionsklasse‘ eine der in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe a, Buchstabe aa 

Ziffer i oder ii, Buchstabe b, Buchstabe c Ziffer i, ii oder iii, Buchstabe d Ziffer i, ii, 

iii oder iv, Buchstabe e, Buchstabe ea, Buchstabe f oder Buchstabe g genannten 

Risikopositionsklassen, 

▌  

1b. ‚Risikoposition gegenüber Unternehmen‘ eine Risikoposition, die einer der in 

Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer i, ii oder iii genannten 

Risikopositionsklassen zugeordnet ist, 

1c. ‚Risikoposition aus dem Mengengeschäft‘ eine Risikoposition, die einer der in 

Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer i, ii, iii oder iv genannten 

Risikopositionsklassen zugeordnet ist, 

1d. ‚Risikoposition gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder 

Behörden und öffentlichen Stellen‘ eine Risikoposition, die einer der in 

Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe aa Ziffer i oder ii genannten 

Risikopositionsklassen zugeordnet ist,“ 
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b) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. ‚Risikopositionsart‘ eine Gruppe einheitlich gesteuerter Risikopositionen, die ▌ auf 

ein einziges Unternehmen oder eine einzige Untergruppe von Unternehmen in einer 

Gruppe beschränkt werden können, sofern dieselbe Risikopositionsart in anderen 

Unternehmen der Gruppe unterschiedlich gesteuert wird,“  

c) Die Nummern 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„4. ‚großes beaufsichtigtes Unternehmen der Finanzbranche‘ ein Unternehmen der 

Finanzbranche, das alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) die auf Einzel- oder konsolidierter Basis berechnete Bilanzsumme des 

Unternehmens oder – falls vorhanden – des Mutterunternehmens beträgt 

mindestens 70 Mrd. EUR, wobei zur Ermittlung der Bilanzsumme der jüngste 

geprüfte Jahresabschluss bzw. konsolidierte Jahresabschluss herangezogen 

wird, 

b) das Unternehmen unterliegt entweder direkt auf Einzel- oder konsolidierter 

Basis oder indirekt infolge der aufsichtlichen Konsolidierung seines 

Mutterunternehmens Aufsichtsanforderungen gemäß der vorliegenden 

Verordnung, der Verordnung (EU) 2019/2033, der Richtlinie 2009/138/EG 

oder rechtlichen Aufsichtsanforderungen eines Drittlands, die den genannten 

Rechtsakten der Union zumindest gleichwertig sind, 

5. ‚nicht beaufsichtigtes Unternehmen der Finanzbranche‘ ein Unternehmen der 

Finanzbranche, das die unter Nummer 4 Buchstabe b festgelegte Bedingung nicht 

erfüllt,“  
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d) Die folgende Nummer wird eingefügt: 

„5a. ‚Großunternehmen‘ jedes Unternehmen, dessen konsolidierter Jahresumsatz 

500 Mio. EUR übersteigt oder das einer Gruppe angehört, bei der der 

Gesamtjahresumsatz der konsolidierten Gruppe 500 Mio. EUR übersteigt,“  

e) Die folgenden Nummern werden angefügt: 

„8a. ‚Ansatz für die Modellierung von PD/LGD-Anpassungen‘ einen Ansatz, bei dem 

eine Anpassung der LGD oder eine Anpassung sowohl der PD als auch der LGD der 

zugrunde liegenden Risikoposition ▌ modelliert wird, 

9. ‚RW-Untergrenze des Sicherungsgebers‘ das Risikogewicht, das bei einer 

vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber angewendet 

werden müsste, 
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10. Im Fall einer Risikoposition, für die ein Institut den IRB-Ansatz anwendet und dabei 

seine eigenen Schätzungen der LGD nach Artikel 143 verwendet, ‚anerkannte‘ 

Absicherung ohne Sicherheitsleistung eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung, 

deren Auswirkungen auf die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge oder 

erwartete Verlustbeträge für die zugrunde liegende Risikoposition gemäß Artikel 108 

Absatz 3 anhand einer der folgenden Methoden berücksichtigt wird: 

a) des Ansatzes für die Modellierung von PD/LGD-Anpassungen, 

b) des Risikoparametersubstitutionsansatzes im Rahmen des IRB-Ansatzes unter 

Verwendung eigener Schätzungen der LGD im Sinne des Artikels 192 

Nummer 5, 

11. ‚SA-CCF‘ den im Rahmen des Kapitels 2 anwendbaren Prozentsatz gemäß 

Artikel 111 Absatz 2, 

12. ‚IRB-CCF‘ eigene Schätzungen des Kreditumrechnungsfaktors.“  
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f) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Nummer 5a müssen bei der Beurteilung hinsichtlich 

der Umsatzschwellen die Beträge so berichtet werden, wie sie in den Angaben in den 

geprüften Jahresabschlüssen der Unternehmen bzw. – bei konsolidierten Gruppen 

angehörenden Unternehmen – der konsolidierten Gruppen gemäß dem für das 

Mutterunternehmen an der Spitze der konsolidierten Gruppe geltenden 

Rechnungslegungsstandard erscheinen. Die Zahlenangaben müssen sich entweder auf 

die während der letzten drei Jahre berechneten Durchschnittsbeträge oder auf die 

letzten von dem Institut alle drei Jahre aktualisierten Beträge stützen.“  

www.parlament.gv.at



  

 227 

 

70. Artikel 143 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Eine vorherige Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes, einschließlich eigener 

LGD- und IRB-CCF-Schätzungen, ist für jede Risikopositionsklasse, jedes 

Ratingsystem und jeden Ansatz für LGD- und CCF-Schätzungen erforderlich.“  

b) Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) wesentliche Änderungen am Anwendungsbereich eines Ratingsystems, dessen 

Verwendung dem Institut erlaubt wurde; 

b) wesentliche Änderungen an einem Ratingsystem, dessen Verwendung dem Institut 

erlaubt wurde.“  

c) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Institute zeigen den zuständigen Behörden alle Änderungen an Ratingsystemen an. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Bedingungen festgelegt werden, anhand derer bewertet wird, ob die Verwendung 

eines bestehenden Ratingsystems für weitere Risikopositionen, die nicht bereits 

durch dieses Ratingsystem erfasst sind, und Änderungen an Ratingsystemen im 

Rahmen des IRB-Ansatzes wesentlich sind. 

www.parlament.gv.at



  

 228 

 

Die EBA legt der der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der 

in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

71. Artikel 144 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 i) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) das Institut hat jedes Ratingsystem innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor der 

Erlaubnis, dieses Ratingsystem zu verwenden, validiert, innerhalb dieses Zeitraums 

geprüft, ob jedes Ratingsystem für den Anwendungsbereich dieses Ratingsystems 

geeignet ist, und die aufgrund dieser Prüfung erforderlichen Änderungen an jedem 

Ratingsystem vorgenommen;“ 

 ii) Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h) das Institut hat jede Risikoposition im Anwendungsbereich eines Ratingsystems 

einer Ratingstufe oder einem Pool dieses Ratingsystems zugeordnet und führt diese 

Zuordnungen weiter durch.“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die 

Bewertungsmethode festzulegen, anhand derer die zuständigen Behörden beurteilen, 

ob ein Institut die Anforderungen für die Anwendung des IRB-Ansatzes einhält. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der 

in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

72. Artikel 147 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Jede Risikoposition wird einer der folgenden Risikopositionsklassen zugeordnet: 

a) Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken; 

aa) Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder 

Behörden und öffentlichen Stellen, die den folgenden Risikopositionsklassen 

zuzuordnen sind: 

i) Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen 

Gebietskörperschaften oder Behörden, 
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ii) Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen; 

b) Risikopositionen gegenüber Instituten; 

c) Risikopositionen gegenüber Unternehmen, die den folgenden 

Risikopositionsklassen zuzuordnen sind: 

i) Unternehmen allgemein, 

ii) Spezialfinanzierungsrisikopositionen, 

iii) angekaufte Unternehmensforderungen; 

d) Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, die den folgenden 

Risikopositionsklassen zuzuordnen sind: 

i) qualifizierte revolvierende Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 

(‚QRRE‘),  

ii) durch Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen aus dem 

Mengengeschäft, 

iii) angekaufte Forderungen aus dem Mengengeschäft, 

iv) sonstige Risikopositionen aus dem Mengengeschäft; 

e) Beteiligungsrisikopositionen; 

ea) Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA; 

f) Posten, die Verbriefungspositionen darstellen; 

g) sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen.“  
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b) Absatz 3 Buchstabe a wird gestrichen. 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden Artikels werden Risikopositionen 

gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und 

öffentlichen Stellen einer der in Absatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels 

genannten Risikopositionsklasse zugeordnet, wenn sie gemäß Artikel 115 oder 116 

wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden.“ 

d) Absatz 4 Buchstaben a und b werden gestrichen. 

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) Risikopositionen gegenüber einem KMU, sofern der Betrag, den der Kunde 

oder die Gruppe verbundener Kunden dem Institut sowie den 

Mutterunternehmen und dessen Tochterunternehmen insgesamt schuldet, 

einschließlich etwaiger ausgefallener Risikopositionen, jedoch ohne  durch 

Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen, deren Besicherung bis zur Höhe 

des Werts der betreffenden Immobilie geht, nach Kenntnis des Instituts, das 

angemessene Schritte unternommen hat, um den Betrag dieser Risikoposition 

zu überprüfen, nicht über 1 Million EUR hinausgeht; 
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iii) Risikopositionen, die durch Wohnimmobilien, einschließlich erstrangiger und 

nachrangiger Pfandrechte, besichert sind, befristete Darlehen, revolvierende 

Wohnbaukreditlinien sowie Risikopositionen nach Artikel 108 Absätze 4 

und 5, gleich welcher Umfang der Risikoposition, sofern die Risikoposition 

eine der Folgenden ist: 

1. eine Risikoposition gegenüber einer natürlichen Person, 

2. eine Risikoposition gegenüber aus Einzelpersonen bestehenden Vereinen 

oder Genossenschaften nach nationalem Recht, deren alleiniger Zweck 

darin besteht, für ihre Mitglieder in der Immobilie, die das Darlehen 

besichert, einen Hauptwohnsitz bereitzustellen;“ 

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung:  

„c) sie werden nicht  genau so individuell gesteuert wie Risikopositionen in den 

in Absatz 2 Buchstabe c Ziffern i, ii oder iii genannten 

Risikopositionsklassen,“ 

iii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Risikopositionen, die die in Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer iii und den 

Buchstaben b, c und d des vorliegenden Absatzes festgelegten Bedingungen erfüllen, 

werden der in Absatz 2 Buchstabe d Ziffer ii genannten Risikopositionsklasse 

zugeordnet. 
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Abweichend von Unterabsatz 3 des vorliegenden Absatzes können die zuständigen 

Behörden Darlehen an natürliche Personen, die mehr als vier Immobilien oder 

Wohneinheitenmit einem Grundpfandrecht belastet haben, einschließlich der 

Darlehen an natürliche Personen gemäß Artikel 108 Absatz 4, von der in Absatz 2 

Buchstabe d Ziffer ii genannten Risikopositionsklasse ausnehmen und sie einer der 

in Absatz 2 Buchstabe c Ziffern i, ii oder iii genannten Risikopositionsklassen 

zuordnen.“ 

f) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a) Wenn Risikopositionen aus dem Mengengeschäft einer Risikopositionsart 

angehören, die alle folgenden Bedingungen erfüllt, werden sie der in Absatz 2 

Buchstabe d Ziffer i genannten Risikopositionsklasse zugeordnet: 

a) Bei den dieser Risikopositionsart zuzurechnenden Risikopositionen 

handelt es sich um Risikopositionen gegenüber einer oder mehreren 

natürlichen Personen; 

b) die dieser Risikopositionsart zuzurechnenden Risikopositionen sind 

revolvierend, unbesichert und, soweit sie nicht in Anspruch genommen 

werden, vom Institut jederzeit und unbedingt kündbar; 

c) die maximale dieser Risikopositionsart zuzurechnende Risikoposition 

gegenüber einer natürlichen Person beträgt höchstens 100 000 EUR; 

d) bei dieser Risikopositionsart weisen die Verlustraten vor allem innerhalb 

der unteren PD-Bänder gemessen an den durchschnittlichen Verlustraten 

eine geringe Volatilität auf; 
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e) die Behandlung von dieser Risikopositionsart zugeordneten 

Risikopositionen als qualifizierte revolvierende Risikoposition aus dem 

Mengengeschäft ist mit den zugrunde liegenden Risikomerkmalen dieser 

Risikopositionsart vereinbar. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe b gilt die Anforderung, dass eine 

Risikoposition unbesichert sein muss, nicht für besicherte Kreditfazilitäten, die mit 

einem Gehaltskonto verknüpft sind. In diesem Fall bleiben Beträge, die aus dieser 

Sicherheit zurückgeflossen sind, bei den Schätzungen der LGD unberücksichtigt. 

Innerhalb der in Absatz 2 Buchstabe d Ziffer i genannten Risikopositionsklasse 

ermitteln die Institute Transaktoren-Risikopositionen (‚QRRE-Transaktoren‘) sowie 

diejenigen Risikopositionen, die keine Transaktoren-Risikopositionen sind (‚QRRE-

Revolvierer‘). Als QRRE-Revolvierer werden insbesondere QRRE mit einer 

Rückzahlungshistorie von weniger als zwölf Monaten ermittelt.“  

g) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(6) Sofern sie nicht der in Absatz 2 Buchstabe ea des vorliegenden Artikels genannten 

Risikopositionsklasse zugeordnet sind, werden die in Artikel 133 Absatz 1 genannten 

Risikopositionen der in Absatz 2 Buchstabe e des vorliegenden Artikels festgelegten 

Risikopositionsklasse zugeordnet. 

(7) Kreditverpflichtungen, die nicht den in Absatz 2 Buchstabe a, Buchstabe aa Ziffern i 

oder ii, Buchstabe b, Buchstabe d Ziffern i, ii, iii oder iv sowie den Buchstaben e, ea 

oder f festgelegten Risikopositionsklassen zugeordnet sind, werden einer der unter 

Buchstabe c Ziffern i, ii oder iii jenes Absatzes genannten Risikopositionsklassen 

zugeordnet.“  

www.parlament.gv.at



  

 235 

 

h) In Absatz 8 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Diese Risikopositionen werden der in Absatz 2 Buchstabe c Ziffer ii genannten 

Risikopositionsklasse zugeordnet und in die folgenden Kategorien unterteilt: 

‚Projektfinanzierung‘ (PF), ‚Objektfinanzierung‘ (OF), ‚Rohstoffhandelsfinanzierung‘ 

(CF) und ‚einnahmengenerierende Immobilien‘ (IPRE).“  
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i) Folgende Absätze werden angefügt: 

„(11) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Folgendes festgelegt wird: 

a) die Zuordnung zu den Kategorien PF, OF und CF entsprechend den 

Begriffsbestimmungen des Kapitels 2; 

b) die Bestimmung der Kategorie ‚IPRE‘, wobei insbesondere festzulegen ist, welche 

ADC-Risikopositionen und durch Immobilien besicherte Risikopositionen ▌ als 

IPRE eingestuft werden dürfen oder müssen ▌. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. ▌  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

(12) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen ▌ die 

Bedingungen und Kriterien für die Zuordnung von Risikopositionen zu den in 

Absatz 2 genannten Klassen und erforderlichenfalls diese Risikopositionsklassen 

näher festgelegt werden. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum ... [36 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  

73. Artikel 148 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Ein Institut, das gemäß Artikel 107 Absatz 1 den IRB-Ansatz anwenden darf, führt 

den IRB-Ansatz zusammen mit einem etwaigen Mutterunternehmen und seinen 

Tochterunternehmen bei mindestens einer der in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe a, 

Buchstabe aa Ziffern i oder ii, Buchstabe b, Buchstabe c Ziffern i, ii oder iii, 

Buchstabe d Ziffern i, ii, iii oder iv oder Buchstabe g genannten 

Risikopositionsklassen ein. Sobald ein Institut den IRB-Ansatz für eine bestimmte 
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Risikopositionsart innerhalb einer Risikopositionsklasse eingeführt hat, tut es dies 

für alle Risikopositionen innerhalb dieser Risikopositionsklasse, es sei denn, das 

Institut hat von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 150 die Erlaubnis zur 

dauerhaften Verwendung des Standardansatzes erhalten. 
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Mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörden kann die Einführung des IRB-

Ansatzes schrittweise für die verschiedenen Risikopositionsarten innerhalb einer 

bestimmten Risikopositionsklasse ▌ innerhalb desselben Geschäftsbereichs und für 

verschiedene Geschäftsbereiche innerhalb derselben Gruppe ▌ oder für die 

Verwendung eigener Schätzungen der LGD oder die Verwendung von IRB-CCF 

erfolgen. 

(2) Die zuständigen Behörden legen den Zeitraum fest, innerhalb dessen ein Institut und 

ein etwaiges Mutterunternehmen und seine Tochterunternehmen den IRB-Ansatz für 

alle Risikopositionen innerhalb einer bestimmten Risikopositionsklasse für 

verschiedene Risikopositionsarten innerhalb desselben Geschäftsbereichs und für 

verschiedene Geschäftsbereiche innerhalb derselben Gruppe oder für die 

Verwendung eigener Schätzungen der LGD oder für die Verwendung von IRB-CCF 

einführen müssen. Dieser Zeitraum muss von den zuständigen Behörden angesichts 

der Art und des Umfangs der Tätigkeiten des betreffenden Instituts oder eines 

etwaigen Mutterunternehmens und seiner Tochterunternehmen sowie der Zahl und 

Art der einzuführenden Ratingsysteme als angemessen betrachtet werden. 
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(3) Institute führen den IRB-Ansatz gemäß den von den zuständigen Behörden 

festgelegten Bedingungen ein. Die zuständige Behörde gestaltet diese 

Bedingungen so, dass sie sicherstellen, dass der in Absatz 1 eingeräumte 

Spielraum nicht selektiv mit dem Ziel genutzt wird, niedrigere 

Eigenmittelanforderungen für die Risikopositionsarten oder Geschäftsbereiche zu 

erreichen, die noch in den IRB-Ansatz oder in die Verwendung eigener 

Schätzungen der LGD oder in die Verwendung von IRB-CCF einzubeziehen 

sind.“ 

b) Die Absätze 4, 5 und 6 werden gestrichen. 
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74. Artikel 149 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

„a) Das Institut hat den zuständigen Behörden glaubhaft nachgewiesen, dass die 

Verwendung des Standardansatzes nicht dem Zweck dient, Aufsichtsarbitrage zu 

betreiben, einschließlich durch eine unverhältnismäßige Verringerung der 

Eigenmittelanforderungen des Instituts, angesichts der Art und der Komplexität des 

Gesamtbestands seiner Risikopositionen dieser Art notwendig ist und weder seine 

Solvenz noch seine Fähigkeit, Risiken wirksam zu steuern, wesentlich beeinträchtigen 

würde;“ 

75. Artikel 150 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Institute wenden den Standardansatz auf alle folgenden Risikopositionen an: 

a) Risikopositionen, die der in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe e genannten 

Risikopositionsklasse zugeordnet sind; 

b) Risikopositionen, die Risikopositionsklassen zugeordnet sind oder 

Risikopositionsarten innerhalb einer Risikopositionsklasse angehören, bei 

denen Institute nicht die vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörden 

erhalten haben, die risikogewichteten Positionsbeträge und die erwarteten 

Verlustbeträge anhand des IRB-Ansatzes zu berechnen. 
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Ein Institut, das die Erlaubnis erhalten hat, risikogewichtete Positionsbeträge und 

erwartete Verlustbeträge für eine bestimmte Risikopositionsklasse anhand des IRB-

Ansatzes zu berechnen, kann mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörde 

bei einigen Risikopositionsarten innerhalb dieser Risikopositionsklasse den 

Standardansatz anwenden, einschließlich Risikopositionen ausländischer 

Zweigstellen und verschiedener Produktgruppen, wenn diese Risikopositionsarten 

hinsichtlich ihres Volumens und ihres wahrgenommenen Risikoprofils 

unwesentlich sind. 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Neben den in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Risikopositionen kann ein 

Institut mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörde auch bei den folgenden 

Risikopositionen den Standardansatz anwenden, wenn der IRB-Ansatz für andere 

Risikopositionsarten innerhalb der gleichen Risikopositionsklasse angewandt 

wird: 

a) Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken der 

Mitgliedstaaten und ihren regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 

oder Behörden und öffentlichen Stellen, wenn  

i)  es zwischen Risikopositionen gegenüber diesem Zentralstaat und 

dieser Zentralbank und den genannten anderen Risikopositionen 

infolge besonderer öffentlicher Vorkehrungen keine 

Risikounterschiede gibt und 

ii) den Risikopositionen gegenüber den Zentralstaaten und den 

Zentralbanken gemäß Artikel 114 Absatz 2 oder 4 ein Risikogewicht 

von 0 % zugewiesen wird;  
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b) Risikopositionen eines Instituts gegenüber einer Gegenpartei, die sein 

Mutterunternehmen, sein Tochterunternehmen oder ein 

Tochterunternehmen seines Mutterunternehmens ist, sofern diese 

Gegenpartei ein Institut oder eine Finanzholdinggesellschaft, eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft, ein Finanzinstitut, eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft oder ein Anbieter von 

Nebendienstleistungen ist und angemessenen Aufsichtsvorschriften 

unterliegt oder ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Artikels 22 

Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU ist; 

c) Risikopositionen zwischen Instituten, die die in Artikel 113 Absatz 7 

festgelegten Anforderungen erfüllen.  

Ein Institut, das nur bei einigen Risikopositionsarten innerhalb einer 

Risikopositionsklasse die risikogewichteten Positionsbeträge anhand des IRB-

Ansatzes berechnen darf, wendet auf die verbleibenden Risikopositionsarten 

innerhalb dieser Risikopositionsklasse den Standardansatz an. 

Neben den in Absatz 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels und im 

vorliegenden Absatz genannten Risikopositionen kann ein Institut auch bei 

Risikopositionen gegenüber Kirchen oder Religionsgemeinschaften, die die in 

Artikel 115 Absatz 3 festgelegten Anforderungen erfüllen, den Standardansatz 

anwenden.“ 
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c) Absatz 2 wird gestrichen. 

d) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(2a) Die EBA gibt bis zum … [48 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

dazu heraus, was unter Risikopositionsarten, die hinsichtlich Volumen und 

wahrgenommenem Risikoprofil unwesentlich sind, zu verstehen ist.“  

e) Die Absätze ▌3 und 4 werden gestrichen. 

76. Artikel 151 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko von Risikopositionen, 

die unter eine der in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe a, Buchstabe aa Ziffern i 

oder ii, Buchstabe b, Buchstabe c Ziffern i, ii oder iii, Buchstabe d Ziffern i, ii, iii 

oder iv oder Buchstabe g genannten Risikopositionsklassen fallen, werden — 

sofern diese Risikopositionen nicht von Eigenmitteln abgezogen werden oder der 

in Artikel 72e Absatz 5 Unterabsatz 1 festgelegten Behandlung unterliegen — 

gemäß Unterabschnitt 2 berechnet.“  

b) Absatz 4 wird gestrichen. 
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c) Die Absätze 7, 8 und 9 erhalten folgende Fassung: 

„(7) Für Risikopositionen aus dem Mengengeschäft nehmen Institute gemäß Artikel 143 

und Abschnitt 6 eigene LGD- und gegebenenfalls IRB-CCF-Schätzungen nach 

Artikel 166 Absätze 8 und 8b vor. Dürfen IRB-CCF gemäß Artikel 166 Absätze 8 

und 8b nicht verwendet werden, so verwenden Institute SA-CCF. 

(8) Auf die folgenden Risikopositionen wenden Institute die in Artikel 161 Absatz 1 

festgelegten LGD-Werte und die SA-CCF gemäß Artikel 166 Absätze 8, 8a und 8b 

an: 

a) Risikopositionen, die der in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

Risikopositionsklasse zugeordnet sind; 

b) Risikopositionen gegenüber Unternehmen der Finanzbranche, die nicht unter 

Buchstabe a dieses Unterabsatzes fallen; 

c) Risikopositionen gegenüber Großunternehmen, die nicht der in Artikel 147 

Absatz 2 Buchstabe c Ziffer ii genannten Risikopositionsklasse zugeordnet 

sind. 
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Bis auf die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Risikopositionen 

wenden Institute auf Risikopositionen, die den in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe a, 

Buchstabe aa Ziffern i oder ii oder Buchstabe c Ziffern i, ii oder iii genannten 

Risikopositionsklassen angehören, die in Artikel 161 Absatz 1 festgelegten LGD-

Werte und den SA-CCF gemäß Artikel 166 Absätze 8, 8a und 8b an, es sei denn, sie 

haben gemäß Absatz 9 des vorliegenden Artikels die Erlaubnis erhalten, für diese 

Risikopositionen ihre eigenen LGD- und IRB-CCF-Schätzungen zu verwenden. 

(9) Für die in Absatz 8 Unterabsatz 2 genannten Risikopositionen erlaubt die zuständige 

Behörde Instituten, gemäß Artikel 143 und Abschnitt 6 eigene LGD- und 

gegebenenfalls IRB-CCF-Schätzungen nach Artikel 166 Absätze 8 und 8b zu 

verwenden.“  

d) Der folgende Absatz wird angefügt: 

▌  

„(11) Bei Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA, die der in Artikel 147 

Absatz 2 Buchstabe ea genannten Risikopositionsklasse angehören, wenden Institute 

die in Artikel 152 festgelegte Behandlung an, es sei denn, diese Risikopositionen 

werden von den Eigenmitteln abgezogen oder unterliegen der in Artikel 72e Absatz 

5 Unterabsatz 1 beschriebenen Behandlung.“ 

▌  

www.parlament.gv.at



  

 246 

 

77. Artikel 152 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Abweichend von Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe e können Institute, die den 

risikogewichteten Positionsbetrag des OGA gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 berechnen, die 

Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung von 

Derivate-Risikopositionen des betreffenden OGA als einen Betrag berechnen, der 50 % 

der Eigenmittelanforderungen für diese Derivate-Risikopositionen entspricht, die gemäß 

Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 dieses Titels berechnet wurden.“ 

b) Absatz 4 ▌ erhält folgende Fassung:  

„(4) Institute, die den Durchschauansatz gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels 

anwenden und die die in diesem Kapitel bzw. in Kapitel 5 festgelegten Methoden für 

alle oder einen Teil der zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA nicht 

verwenden, berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten 

Verlustbeträge für alle oder diesen Teil der zugrunde liegenden Risikopositionen 

gemäß den folgenden Grundsätzen: 

a) Bei zugrunde liegenden Risikopositionen, die der in Artikel 147 Absatz 2 

Buchstabe e genannten Risikopositionsklasse zugeordnet würden, wenden 

Institute den in Kapitel 2 festgelegten Standardansatz an; 
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b) bei Risikopositionen, die der Klasse „Positionen, die Verbriefungspositionen 

darstellen“ gemäß  Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe f zugeordnet sind, wenden 

die Institute die Behandlung gemäß Artikel 254 so an, als würden diese 

Risikopositionen direkt von diesen Instituten gehalten; 

c) bei allen anderen zugrunde liegenden Risikopositionen wenden die Institute 

den in Kapitel 2 festgelegten Standardansatz an.“ 

78. Artikel 153 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Risikogewichtete Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und 

Zentralbanken, Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 

oder Behörden und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Instituten und 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen“  

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Vorbehaltlich der Anwendung der in den Absätzen 2 und 4 festgelegten spezifischen 

Behandlungen werden die risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen 

gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, Risikopositionen gegenüber regionalen und 

lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen, Risikopositionen 

gegenüber Instituten und Risikopositionen gegenüber Unternehmen gemäß den folgenden 

Formeln berechnet:“  
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ii) Ziffer iii erhält folgende Fassung:

„iii) wenn 0 < PD < 1, dann gilt:

Dabei gilt:

N = die kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten 

Zufallsvariablen, d. h., N(x) ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte 

Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von 0 und einer Standardabweichung von 

1 kleiner oder gleich x ist;

G = die inverse kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten 

Zufallsvariablen, d. h., wenn x = G(z), dann ist x der Wert, für den N(x) = z gilt;
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R = der Korrelationskoeffizient, der festgelegt ist als

b = der Laufzeitanpassungsfaktor, der festgelegt ist als

;

M = die Laufzeit, in Jahren angegeben und gemäß Artikel 162 bestimmt.“

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Bei Risikopositionen gegenüber großen beaufsichtigten Unternehmen der 

Finanzbranche und gegenüber nicht beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche 

wird der in Absatz 1 Ziffer iii bzw. Absatz 4 angegebene Korrelationskoeffizient R 

bei der Berechnung der Risikogewichte dieser Risikopositionen mit 1,25 

multipliziert.“

d) Absatz 3 wird gestrichen.
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e) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

festgelegt wird, wie Institute die in Absatz 5 Unterabsatz 2 genannten Faktoren bei 

der Zuweisung von Risikogewichten für Spezialfinanzierungsrisikopositionen zu 

berücksichtigen haben. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  
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79. Artikel 154 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Ziffer ii erhält folgende Fassung:

„ii) wenn PD < 1, dann gilt:

Dabei gilt:

N = die kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten 

Zufallsvariablen, d. h., N(x) ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte 

Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von 0 und einer Standardabweichung von 

1 kleiner oder gleich x ist;

G = die inverse kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten 

Zufallsvariablen, d. h., wenn x = G(z), dann ist x der Wert, für den N(x) = z gilt;

R = der Korrelationskoeffizient, der festgelegt ist als

.

’;
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b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, die nicht ausgefallen sind und ganz 

oder teilweise durch Wohnimmobilien besichert sind, wird der Wert, der sich aus der 

Korrelationskoeffizientenformel in Absatz 1 ergibt, durch einen 

Korrelationskoeffizienten R von 0,15 ersetzt. 

Das Risikogewicht, das unter Berücksichtigung des in Unterabsatz 1 festgelegten 

Korrelationskoeffizienten R für eine zum Teil durch Wohnimmobilien besicherte 

Risikoposition gemäß Absatz 1 Ziffer ii berechnet wird, gilt sowohl für den 

besicherten als auch den unbesicherten Teil dieser Risikoposition.“  
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d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bei QRRE, die nicht ausgefallen sind, wird der Wert, der sich aus der 

Korrelationskoeffizientenformel in Absatz 1 ergibt, durch einen 

Korrelationskoeffizienten R von 0,04 ersetzt. 

Die zuständigen Behörden überprüfen die relative Volatilität der Verlustraten von 

QRRE, die derselben Risikopositionsart angehören, sowie über die gesamte 

Risikopositionsklasse ‚QRRE‘ hinweg und teilen die Informationen über die 

typischen Merkmale der Verlustraten von qualifizierten revolvierenden 

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft den Mitgliedstaaten und der EBA mit.“  

80. Artikel 155 wird aufgehoben. 

81. In Artikel 157 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

näher festgelegt wird: 

a) die Methode zur Berechnung des risikogewichteten Positionsbetrags für das 

Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen, einschließlich der Anerkennung 

der Kreditrisikominderung gemäß Artikel 160 Absatz 4, und die Bedingungen für die 

Verwendung eigener Schätzungen und Parameter des Ausweichkonzepts; 
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b) die Bewertung der Unwesentlichkeit bei der in Absatz 5 genannten 

Risikopositionsart. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

... [36 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

82. Artikel 158 wird wie folgt geändert: 

„a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken, 

regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen  

sowie bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft werden der erwartete Verlust (EL) 

und die erwarteten Verlustbeträge nach folgenden Formeln ermittelt: 

Erwarteter Verlust (EL) = PD * LGD 

Erwarteter Verlustbetrag | = | EL × Risikopositionswert. 

Bei ausgefallenen Risikopositionen (PD = 100 %), für die Institute eigene Schätzungen der LGD 

zugrunde legen, ist EL = ELBE, d.h. die bestmögliche Schätzung des Instituts für den 

aufgrund des Ausfalls der Risikoposition zu erwartenden Verlust gemäß Artikel 181 

Absatz 1 Buchstabe h. 

b) Die Absätze 7, 8 und 9 werden gestrichen.“  
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83. Artikel 159 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 159 

Behandlung von erwarteten  Verlustbeträgen, IRB-Shortfall und IRB-Excess 

(1) Institute ziehen die erwarteten Verlustbeträge der in Artikel 158 Absätze 5, 6 und 10 

genannten Risikopositionen von der Summe aus allem Folgenden ab: 

a) den gemäß Artikel 110 berechneten allgemeinen und spezifischen Kreditrisikoanpassungen 

in Bezug auf diese Risikopositionen; 

b) den gemäß Artikel 34 berechneten zusätzlich Bewertungsanpassungen aufgrund von 

Gegenparteiausfällen▌ und in Bezug auf Risikopositionen, für die die erwarteten 

Verlustbeträge gemäß Artikel 158 Absätze 5, 6 und 10 berechnet werden; 

c) anderen Herabsetzungen der Eigenmittel in Bezug auf diese Risikopositionen, bei denen es 

sich nicht um die gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m vorgenommenen Abzüge 

handelt. 

Ergibt sich aus der gemäß Unterabsatz 1 durchgeführten Berechnung ein positiver Wert, so wird 

der ermittelte Betrag als ‚IRB-Excess‘ bezeichnet. Ergibt sich aus der gemäß Unterabsatz 1 

durchgeführten Berechnung ein negativer Wert, so wird der ermittelte Betrag als ‚IRB-Shortfall‘ 

bezeichnet. 
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(2) Für die Zwecke der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Berechnung behandeln 

Institute die gemäß Artikel 166 Absatz 1 bestimmten Abschläge auf bei Ankauf bereits 

ausgefallene bilanzielle Risikopositionen wie spezifische Kreditrisikoanpassungen. Abschläge▌ 

bei bilanziellen Risikopositionen, die bei Ankauf nicht ausgefallen waren, dürfen nicht in die 

IRB-Shortfall- oder IRB-Excess-Berechnung einbezogen werden. Spezifische 

Kreditrisikoanpassungen für ausgefallene Risikopositionen dürfen nicht zur Deckung der 

erwarteten Verlustbeträge bei anderen Risikopositionen verwendet werden. Die erwarteten 

Verlustbeträge bei verbrieften Risikopositionen sowie die für diese Risikopositionen 

vorgenommenen allgemeinen und spezifischen Kreditrisikoanpassungen werden nicht in die 

IRB-Shortfall- oder IRB-Excess-Berechnung einbezogen. ▌“  

84. In Teil 3 wird nach Abschnitt 4 folgender Unterabschnitt eingefügt; „PD, LGD und Laufzeit“:  

„Unterabschnitt -1 

Durch Garantien von Zentralstaaten und Zentralbanken der Mitgliedstaaten oder der EZB 

abgedeckte Risikopositionen 

Artikel 159a 

Nichtanwendung der PD- ▌, LGD- und CCF-Input -Mindestwerten 
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Für die Zwecke des Kapitels 3 und insbesondere im Hinblick auf Artikel 160 Absatz 1, 

Artikel 161 Absatz 4, Artikel 164 Absatz 4 und Artikel 166 Absatz 8c gelten die PD-, LGD- und 

CCF-Input -Mindestwerten bei Risikopositionen, die durch eine anerkennungsfähige Garantie 

eines Zentralstaats, einer Zentralbank oder der EZB abgedeckt sind, nicht für den durch diese 

Garantie abgedeckten Teil der Risikoposition. Der nicht durch diese Garantie abgedeckte Teil 

der Risikoposition unterliegt jedoch den betreffenden PD-, LGD- und CCF-Input -

Mindestwerten.“  

85. In Teil 3 Titel II Kapitel 3 Abschnitt 4 erhält der Titel des Unterabschnitts 1 folgende Fassung: 

„Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken, 

regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen“;  

86. Artikel 160 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bei Risikopositionen, die den in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe b oder Buchstabe c 

Ziffern i, ii oder iii genannten Risikopositionsklassen zugeordnet sind, darf für den 

alleinigen Zweck der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und der 

erwarteten  Verlustbeträge dieser Risikopositionen – insbesondere für die Zwecke 

des Artikels 153, des Artikels 157 und des Artikels 158 Absätze 1, 5 und 10 – der 

PD-Wert, der für jede Risikoposition als ein Input für die Formeln zur Ermittlung der 

risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verluste verwendet wird, nicht 

niedriger als folgende PD-Input-Mindestwert sein: 0,05 %.“  
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Bei Risikopositionen, die den in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe aa Ziffern i und ii 

genannten Risikopositionsklassen zugeordnet sind, darf für den alleinigen Zweck der 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und der erwarteten 

Verlustbeträge dieser Risikopositionen der PD-Wert, der für jede Risikoposition als 

ein Input für die Formeln zur Ermittlung der risikogewichteten Positionsbeträge und 

erwarteten Verluste verwendet wird, nicht niedriger als ▌folgende PD-Input-

Mindestwert sein: 0,03%.“ 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bei einer Risikoposition, für die eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht, 

darf ein Institut, das sowohl für die Risikoposition, für die eine Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung besteht, als auch für vergleichbare direkte Risikopositionen 

gegenüber dem Sicherungsgeber eigene Schätzungen der LGD nach Artikel 143 

verwendet, die Absicherung ohne Sicherheitsleistung gemäß Artikel 183 in der PD 

anerkennen.“  

d) Absatz 5 wird gestrichen. 
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e) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(6) Für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen an Unternehmen wird die 

PD mit den EL-Schätzungen des Instituts für das Verwässerungsrisiko gleichgesetzt. 

Ein Institut, das von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 143 die Erlaubnis 

erhalten hat, für Risikopositionen gegenüber Unternehmen eigene Schätzungen der 

LGD zu verwenden, und das in der Lage ist, seine EL-Schätzungen für das 

Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen an Unternehmen in einer Weise 

in PD und LGD aufzuschlüsseln, die die zuständige Behörde für zuverlässig hält, 

darf die aus dieser Aufschlüsselung resultierenden PD-Schätzungen verwenden. 

Institute dürfen eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung in der PD gemäß 

Kapitel 4 anerkennen. 

(7) Ein Institut, das gemäß Artikel 143 die Erlaubnis der zuständigen Behörde erhalten 

hat, für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen an Unternehmen 

eigene Schätzungen der LGD zu verwenden, darf eine Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung durch Anpassung der PD vorbehaltlich des Artikels 161 Absatz 3 

anerkennen.“  
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87. Artikel 161 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) vorrangige Risikopositionen ohne anerkennungsfähige Besicherung mit 

Sicherheitsleistung gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken ▌, 

Unternehmen der Finanzbranche sowie regionalen und lokalen 

Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen: 45 %,“  

ii) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) vorrangige Risikopositionen ohne anerkennungsfähige Besicherung mit 

Sicherheitsleistung ▌gegenüber Unternehmen, die nicht Unternehmen der 

Finanzbranche sind: 40 %,“  

iii) Buchstabe c wird gestrichen. 

iv) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) Risikopositionen, die angekaufte vorrangige Forderungen an Unternehmen 

sind, wenn es einem Institut nicht möglich ist, die PD zu schätzen, oder die 

PD-Schätzungen des Instituts die in Abschnitt 6 festgelegten Anforderungen 

nicht erfüllen: 40 %“;  

v) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) Verwässerungsrisiko bei angekauften Unternehmensforderungen: 100 %.“  
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b) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Bei einer Risikoposition, für die eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht, 

darf ein Institut, das sowohl für die Risikoposition, für die eine Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung besteht, als auch für vergleichbare direkte Risikopositionen 

gegenüber dem Sicherungsgeber gemäß Artikel 143 eigene Schätzungen der LGD 

verwendet, die Absicherung ohne Sicherheitsleistung in der LGD gemäß Artikel 183 

anerkennen. 

4. Bei Risikopositionen, die den in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c Ziffern i, ii 

oder iii genannten Risikopositionsklassen ▌zugeordnet sind, dürfen im Fall, dass 

eigene Schätzungen der LGD verwendet werden, für den alleinigen Zweck der 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und der erwarteten  

Verlustbeträge – insbesondere für die Zwecke des Artikels 153 Absatz 1 Ziffer iii, 

des Artikels 157 und des Artikels 158 Absätze 1, 5 und 10 – die als Input für die 

Formeln zur Ermittlung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten 

Verluste verwendeten LGD-Werte für jede Risikoposition nicht niedriger sein als die 

folgenden gemäß Absatz 6 des vorliegenden Artikels berechneten LGD-Input-

Mindestwerte. 
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Tabelle 1  

LGD-Input -Mindestwerten (LGDfloor) für Risikopositionen, die den in 
Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c Ziffern i, ii oder iii genannten 

Risikopositionsklassen angehören 

Risikoposition ohne 

anerkennungsfähige FCP (LGDU-

floor)  

Vollständig durch eine 
anerkennungsfähige FCP besicherte 

Risikoposition (LGDS-floor)  

25 %  Finanzsicherheiten 0 %  

Forderungen 10 %  

Wohn oder 
Gewerbeimmobilien 

10 %  

Sonstige 
Sachsicherheiten 

15% 

’; 

c) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(5) Bei Risikopositionen, die den in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe aa Ziffern i oder ii 

genannten Risikopositionsklassen zugeordnet sind, darf im Fall, dass eigene 

Schätzungen der LGD verwendet werden, für den alleinigen Zweck der Berechnung 

der risikogewichteten Positionsbeträge und der erwarteten  Verlustbeträge und 

insbesondere für die Zwecke von Artikel 153 Absatz 1 Ziffer iii, Artikel 157 und 

Artikel 158 Absätze 1, 5 und 10 dieser Risikopositionen der LGD-Wert, der für 

Risikopositionen ohne anerkennungsfähige FCP als ein Input für die Formeln zur 

Ermittlung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verluste 

verwendet wird, nicht niedriger als folgende LGD-Input-Mindestwert sein: 5%.“  
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(6) Für die Zwecke des Absatzes 4 gelten die LGD-Input -Mindestwerten in Tabelle 1 

jenes Absatzes für Risikopositionen, die vollständig durch eine anerkennungsfähige 

Besicherung mit Sicherheitsleistung besichert sind, wenn der Wert der Besicherung 

mit Sicherheitsleistung nach Anwendung der entsprechenden 

Volatilitätsanpassungen Hc und Hfx gemäß Artikel 230 gleich dem Wert der 

zugrunde liegenden Risikoposition ist oder über diesen hinausgeht.

Für die Zwecke des Absatzes 4 des vorliegenden Artikels und für die Zwecke der 

Anwendung der entsprechenden Anpassungen Hc und Hfx gemäß Artikel 230 ist eine 

Besicherung mit Sicherheitsleistung gemäß diesem Kapitel anerkennungsfähig. In 

diesem Falle Besicherung mit der Art der Sicherheitsleistung „sonstige Sicherheiten“ 

in Artikel 230 Tabelle 1 als „sonstige Sicherheiten und sonstige anerkennungsfähige 

Sicherheiten“ zu verstehen.

Bei Risikopositionen, die zum Teil durch eine FCP besichert sind, wird der 

anzuwendende LGD-Input-Mindestwert (LGDfloor) als gewichteter Durchschnitt von 

LGDU-floor für den Teil der Risikoposition ohne FCP und LGDS-floor für den 

vollständig besicherten Teil wie folgt berechnet:

Dabei gilt:

LGDU-floor und LGDS-floor sind die maßgeblichen Mindestwerte in Tabelle 1;

E, ES, EU und HE werden nach Maßgabe des Artikels 230 bestimmt.
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(7) Ist es einem Institut, das für eine bestimmte Art unbesicherter Risikopositionen 

gegenüber Unternehmen und unbesicherter Risikopositionen gegenüber regionalen 

oder lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen eigene 

Schätzungen der LGD verwendet, wegen fehlender Daten über Rückflüsse für die 

Besicherung mit Sicherheitsleistung nicht möglich, zu berücksichtigen, wie sich die 

Besicherung mit Sicherheitsleistung einer der Risikopositionen dieser 

Risikopositionsart auf die eigenen Schätzungen der LGD auswirkt, so darf das 

Institut die in Artikel 230 festgelegte Formel verwenden, muss LGDU in dieser 

Formel jedoch durch die eigenen Schätzungen der LGD für unbesicherte 

Risikopositionen ersetzen. In diesem Fall ist die Besicherung mit Sicherheitsleistung 

gemäß Kapitel 4 anerkennungsfähig und werden die als LGDU verwendeten eigenen 

Schätzungen der LGD des Instituts gestützt auf Daten über die zugrunde liegenden 

Verluste ohne etwaige Rückflüsse aus dieser Besicherung mit Sicherheitsleistung 

berechnet.“  

88. Artikel 162 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bei Risikopositionen, für die ein Institut von der zuständigen Behörde nicht die 

Erlaubnis erhalten hat, eigene Schätzungen der LGD zu verwenden, wird die 

effektive Restlaufzeit (M) durchgängig angewandt und entweder auf 2,5 Jahre 

festgesetzt – es sei denn, es handelt sich um Risikopositionen aus 

Wertpapierfinanzierungsgeschäften, in deren Fall M 0,5 Jahre beträgt – oder 

alternativ gemäß Absatz 2 berechnet.“  
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Bei Risikopositionen, bei denen ein Institut eigene Schätzungen der LGD anwendet, 

wird die effektive Restlaufzeit (M) gemäß dem vorliegenden Absatz und 

vorbehaltlich der Absätze 3, 4 und 5 dieses Artikels anhand von Zeiträumen 

berechnet, die in Jahren ausgedrückt werden. M darf nicht mehr als fünf Jahre 

betragen, außer in den in Artikel 384 Absatz 2 genannten Fällen, in denen der dort 

für M festgelegte Wert verwendet wird. In jedem der folgenden Fälle wird M wie 

folgt berechnet: ▌’;  

ii) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„da) Bei besicherten Kreditvergaben, die einer Netting-Rahmenvereinbarung 

unterliegen, ist M die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Geschäfte, 

wobei M mindestens 20 Tage beträgt; für die Gewichtung der Laufzeit wird der 

Nominalbetrag des einzelnen Geschäfts herangezogen. 
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db) Bei Netting-Rahmenvereinbarungen, die eine oder mehrere der unter 

Buchstabe c, d oder da genannten Geschäftsarten umfassen, ist M die 

gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Geschäfte, wobei M mindestens 

der in Artikel 224 Absatz 2 vorgesehenen längsten, in Jahren ausgedrückten, 

für diese Geschäfte geltenden Haltedauer entspricht, je nach Fall entweder 10 

oder 20 Tage; für die Gewichtung der Laufzeit wird der Nominalbetrag des 

einzelnen Geschäfts herangezogen;“  

iii) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) Bei allen anderen in diesem Absatz nicht genannten Instrumenten oder wenn 

ein Institut M nicht gemäß Buchstabe a berechnen kann, ist M gleich der 

maximalen verbleibenden Zeitspanne in Jahren, die dem Schuldner zur 

vollständigen Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen, einschließlich 

Nominalbetrag, Zinsen und Gebühren, zur Verfügung steht, beträgt aber 

mindestens ein Jahr.“ 
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iv) Die Buchstaben i und j erhalten folgende Fassung: 

„i) Bei Instituten, die die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko bei 

Geschäften mit einer bestimmten Gegenpartei anhand der in Artikel 382a 

Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten Ansätze berechnen, darf M in der in 

Artikel 153 Absatz 1 Ziffer iii festgelegten Formel für den Zweck der 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das 

Gegenparteiausfallrisiko bei denselben Geschäften nach Artikel 92 Absatz 4 

Buchstabe a oder g nicht größer als 1 sein. 

j) Bei revolvierenden Risikopositionen wird M anhand des letzten vertraglich 

möglichen Kündigungstermins der Fazilität bestimmt; Institute dürfen den 

Rückzahlungstermin der aktuellen Inanspruchnahme nicht verwenden, wenn es 

sich dabei nicht um den letzten vertraglich möglichen Kündigungstermin der 

Fazilität handelt.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 erhält der einleitende Wortlaut folgende Fassung: 

„Sofern die Dokumentation tägliche Nachschusszahlungen und eine tägliche 

Neubewertung vorschreibt und Bestimmungen enthält, die bei Ausfall oder 

ausbleibenden Nachschusszahlungen die umgehende Verwertung oder Verrechnung 

der Sicherheiten ermöglichen, ist M in den folgenden Fällen die gewichtete 

durchschnittliche Restlaufzeit der Geschäfte und beträgt mindestens einen Tag:“  

www.parlament.gv.at



  

 268 

ii) Unterabsatz 2 wird wie folgt geändert: 

1. Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) sich selbstliquidierende kurzfristige Handelsfinanzierungsgeschäfte und 

angekaufte Forderungen an Unternehmen, vorausgesetzt, die 

entsprechenden Risikopositionen haben eine Restlaufzeit von bis zu 

einem Jahr ▌;“ 

2. Der folgende Buchstabe wird angefügt: 

„e) ausgestellte sowie bestätigte kurzfristige Dokumentenakkreditive, das 

heißt mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr, die 

selbstliquidierend sind.“ 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Für Risikopositionen gegenüber Unternehmen mit Sitz in der Union, bei denen es 

sich nicht um Großunternehmen handelt, können sich Institute dafür entscheiden, für 

alle diese Risikopositionen M durchgängig nach Absatz 1 anstatt nach Absatz 2 

festzulegen“  
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e) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(6) Um die in Absatz 2 Buchstaben c bis db und Absatz 3 genannten Mindestzahlen an 

Tagen in Jahren auszudrücken, werden die Mindestzahlen an Tagen durch 365,25 

geteilt.“ 

89. Artikel 163 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der PD-Wert für jede Risikoposition, der als Input für die Formeln zur Ermittlung 

der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge verwendet 

wird, ist für die alleinigen Zwecke der Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträge und der erwarteten  Verlustbeträge für diese Risikopositionen und 

insbesondere für die Zwecke der Artikel 154 und157 und von Artikel 158 Absätze 1, 

5 und 10 ▌ der Höhere PD für ein Jahr, der mit der internen Schuldner-Ratingstufe 

oder dem internen Risikopool verknüpft ist, der bzw. dem die Risikoposition aus 

dem Mengengeschäft zugeordnet ist, und den folgenden PD-Input-Mindestwerten: 

a) 0,1 % bei QRRE-Revolvierern; 

b) 0,05 % bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, bei denen es sich nicht 

um QRRE-Revolvierer handelt.“  
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Für eine Risikoposition, für die eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht, 

darf ein Institut, das für vergleichbare direkte Risikopositionen gegenüber dem 

Sicherungsgeber eigene Schätzungen der LGD nach Artikel 143 verwendet, die 

Absicherung ohne Sicherheitsleistung in der PD gemäß Artikel 183 anerkennen.“  

90. Artikel 164 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Institute legen vorbehaltlich der in Abschnitt 6 dieses Kapitels genannten 

Anforderungen und der gemäß Artikel 143 erteilten Erlaubnis der zuständigen 

Behörden eigene Schätzungen der LGD vor. Für das Verwässerungsrisiko bei 

angekauften Forderungen wird ein LGD-Wert von 100 % verwendet. Kann ein 

Institut seine Schätzungen des erwarteten Verlusts für das Verwässerungsrisiko bei 

angekauften Forderungen verlässlich in PD und LGD aufschlüsseln, so darf es seine 

eigenen Schätzungen der LGD verwenden. 
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(2) Institute, die für vergleichbare direkte Risikopositionen gegenüber dem 

Sicherungsgeber gemäß Artikel 143 eigene Schätzungen der LGD verwenden, dürfen 

die Absicherung ohne Sicherheitsleistung in der LGD gemäß Artikel 183 

anerkennen.“  

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der LGD-Wert für jede Risikoposition, der als Input für die Formeln zur Ermittlung 

der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge verwendet 

wird, darf für die alleinigen Zwecke der Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträge und der erwarteten  Verlustbeträge für Risikopositionen aus dem 

Mengengeschäft und insbesondere nach Artikel 154 Absatz 1 Ziffer ii, Artikel 157 

und Artikel 158 Absätze 1, 5 und 10 nicht niedriger sein als die in Tabelle 1 

festgelegten und gemäß Absatz 4a des vorliegenden Artikels berechneten LGD-

Input-Mindestwerte: 
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Tabelle 1 

LGD-Input -Mindestwerten (LGDfloor) für Risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft 

Risikoposition ohne FCP 
(LGDU-floor) 

Durch FCP abgesicherte Risikoposition (LGDS-floor) 

Durch 
Wohnimmobilien 

besicherte 
Risikoposition 

aus dem 
Mengengeschäft  

entfällt Durch Wohnimmobilien besicherte 
Risikoposition aus dem Mengengeschäft 

5 % 

QRRE 50 % QRRE entfällt 

Sonstige 
Risikoposition 

aus dem 
Mengengeschäft 

30 % Sonstige durch Finanzsicherheiten 
besicherte Risikoposition aus dem 

Mengengeschäft 

0 % 

Sonstige durch Forderungen besicherte 
Risikoposition aus dem Mengengeschäft 

10 % 

Sonstige durch Wohnimmobilien oder 
durch Gewerbeimmobilien besicherte 

Risikoposition aus dem Mengengeschäft 

10 % 

Sonstige durch sonstige Sachsicherheiten 
besicherte Risikoposition aus dem 

Mengengeschäft 

15 %“ 
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d) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Für die Zwecke des Absatzes 4 gilt Folgendes: 

a) Die LGD-Input-Mindestwerte in Absatz 4 Tabelle 1 gelten für durch eine 

Besicherung mit Sicherheitsleistung besicherte Risikopositionen, wenn die 

Besicherung mit Sicherheitsleistung gemäß diesem Kapitel anerkennungsfähig 

ist; 

b) außer für durch Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen aus dem 

Mengengeschäft gelten die LGD-Input -Mindestwerte in Absatz 4 Tabelle 1 für 

vollständig durch eine Besicherung mit Sicherheitsleistung besicherte 

Risikopositionen, wenn der Wert der FCP nach den gemäß Artikel 230 

vorgenommenen entsprechenden Volatilitätsanpassungen gleich dem 

Risikopositionswert der zugrunde liegenden Risikoposition ist oder über diesen 

hinausgeht; für die Zwecke der Anwendung der entsprechenden Anpassungen 

Hc und Hfx gemäß Artikel 230 ist eine Besicherung mit Sicherheitsleistung 

gemäß diesem Kapitel anerkennungsfähig; 

c) außer für durch Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen aus dem 

Mengengeschäft wird der anzuwendende LGD-Input-Mindestwert für eine zum 

Teil durch eine Besicherung mit Sicherheitsleistung besicherte Risikoposition 

gemäß der in Artikel 161 Absatz 6 festgelegten Formel berechnet; 

d) für durch Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen aus dem 

Mengengeschäft wird der anzuwendende LGD-Input-Mindestwert unabhängig 

von dem mit den Wohnimmobilien einhergehenden Besicherungsumfang auf 

5 % festgesetzt. ▌“  
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e) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(6) Auf der Grundlage der nach Artikel 430a erhobenen Daten und aller anderen 

relevanten Indikatoren sowie unter Berücksichtigung zukunftsorientierter 

Immobilienmarktentwicklungen bewertet die gemäß Absatz 5 des vorliegenden 

Artikels benannte Behörde regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, ob die LGD-

Input -Mindestwerte nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels für Risikopositionen 

des Mengengeschäfts angemessen sind, die durch Wohnimmobilien oder andere 

Risikopositionen des Mengengeschäfts, die durch in einem oder mehreren Teilen des 

Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats dieser Behörde belegene Wohn- oder 

Gewerbeimmobilien besichert sind, besichert sind. 

Kommt die gemäß Absatz 5 benannte Behörde auf der Grundlage der Bewertung 

nach Unterabsatz 1 zu dem Schluss, dass die LGD-Input-Mindestwerte nach 

Absatz 4 nicht angemessen sind, und ist sie der Auffassung, dass die 

Unangemessenheit der LGD-Werte sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige 

Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat auswirken könnte, so kann sie höhere LGD-

Input-Mindestwerte für die betreffenden Risikopositionen, die in einem oder 

mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats dieser Behörde belegen sind, 

festsetzen. Diese höheren LGD-Input-Mindestwerte können auch auf Ebene eines 

oder mehrerer Immobiliensegmente solcher Risikopositionen angewendet werden. 
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Die gemäß Absatz 5 benannte Behörde informiert die EBA und den ESRB, bevor sie 

die Entscheidung nach Unterabsatz 2 dieses Absatzes trifft. Innerhalb eines Monats 

nach Eingang dieser Mitteilung übermitteln die EBA und der ESRB dem 

betreffenden Mitgliedstaat ihre Stellungnahme. Die EBA und der ESRB 

veröffentlichen die in Unterabsatz 2 dieses Absatzes genannten höheren LGD-Input- 

-Mindestwerte. 

(7) Setzt die gemäß Absatz 5 benannte Behörde gemäß Absatz 6 höhere LGD-Input-

Mindestwerte fest oder führt sie strengere Kriterien ein, so verfügen die Institute über 

einen sechsmonatigen Übergangszeitraum, um diese anzuwenden.“  

91. Teil 3 Titel II Kapitel 3 Abschnitt 4 Unterabschnitt 3 wird gestrichen. 

92. Artikel 166 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken, 

regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen 

sowie Risikopositionen aus dem Mengengeschäft“ 

b)  Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Bei außerbilanziellen Posten, bei denen es sich nicht um Verträge nach Anhang II 

handelt, wird der Risikopositionswert unter Verwendung von IRB-CCF oder SA-

CCF gemäß den Absätzen 8a und 8b des vorliegenden Artikels und Artikel 151 

Absatz 8 berechnet. 
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Wurden nur die in Anspruch genommenen Teile revolvierender Fazilitäten verbrieft, 

so stellen Institute sicher, dass sie in Verbindung mit der Verbriefung auch für die 

nicht in Anspruch genommenen Teile nach wie vor den verlangten Betrag an 

Eigenmitteln vorhalten. 

Ein Institut, das nicht die Erlaubnis erhalten hat, IRB-CCF zu verwenden, berechnet 

den Risikopositionswert, indem es den zugesagten, aber nicht in Anspruch 

genommenen Betrag mit dem betreffenden SA-CCF multipliziert. 

Ein Institut, das IRB-CCF verwendet, berechnet den Risikopositionswert für nicht in 

Anspruch genommene Zusagen, indem es den nicht in Anspruch genommenen 

Betrag mit IRB-CCF multipliziert.“ 

c) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(8a) Bei einer Risikoposition, für die ein Institut nicht die Erlaubnis erhalten hat, IRB-

CCF zu verwenden, wird gemäß Artikel 111 der in Kapitel 2 für die gleichen 

Positionsarten vorgesehene SA-CCF als CCF angewandt. Der Betrag, auf den der 

SA-CCF anzuwenden ist, ist der Wert des zugesagten, aber nicht in Anspruch 

genommenen Betrags oder – falls niedriger – der Wert, der eine etwaige 

Einschränkung der Verfügbarkeit der Fazilität widerspiegelt, einschließlich einer an 

die gemeldeten Zahlungsströme eines Schuldners gekoppelten möglichen 

Obergrenze für den potenziellen Kreditbetrag. Ist eine Fazilität in dieser Weise 

eingeschränkt, so muss das Institut über ausreichende Linienüberwachungs- und 

Steuerungsverfahren verfügen, um dieser Einschränkung Rechnung zu tragen. 
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(8b) Mit Erlaubnis der zuständigen Behörden verwenden Institute, die die Anforderungen 

für die Verwendung von IRB-CCF nach Maßgabe des Abschnitts 6 erfüllen, die IRB-

CCF bei Risikopositionen, die sich aus nicht in Anspruch genommenen 

revolvierenden Zusagen ergeben, welche im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt 

werden, sofern diese Risikopositionen im Rahmen des Standardansatzes keinem SA-

CCF von 100 % unterliegen würden. SA-CCF werden verwendet bei 

a) allen sonstigen außerbilanziellen Positionen, insbesondere nicht in Anspruch 

genommenen nicht revolvierenden Zusagen; 

b) Risikopositionen, bei denen das Institut die Mindestanforderungen für die 

Berechnung von IRB-CCF nach Maßgabe des Abschnitts 6 nicht erfüllt oder 

die zuständige Behörde die Verwendung von IRB-CCF nicht erlaubt hat. 

Für die Zwecke dieses Artikels ist eine Zusage als ‚revolvierend‘ zu betrachten, 

wenn ein Schuldner im Rahmen dieser Zusage ein Darlehen erhalten kann, bei dem 

er flexibel darüber entscheiden kann, wie oft und in welchen Abständen er Mittel aus 

diesem Darlehen in Anspruch nimmt, wobei er Mittel abrufen, zurückzahlen und 

erneut in Anspruch nehmen kann. Vertragliche Vereinbarungen, die vorzeitige 

Rückzahlungen und erneute Inanspruchnahmen der zurückgezahlten Mittel 

ermöglichen, gelten als revolvierend. 
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(8c) Wenn IRB-CCF für die alleinigen Zwecke der Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für Risikopositionen aus 

revolvierenden Zusagen, bei denen es sich nicht um der Risikopositionsklasse gemäß 

Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe a und insbesondere gemäß Artikel 153 Absatz 1, 

Artikel 157 und Artikel 158 Absätze 1, 5 und 10 zugeordnete Risikopositionen 

handelt, verwendet werden, darf der Risikopositionswert, der für die jeweilige 

Risikoposition als Input für die Formeln zur Ermittlung der risikogewichteten 

Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge verwendet wird, nicht niedriger sein 

als die Summe aus 

a) dem aus der revolvierenden Zusage in Anspruch genommenen Betrag; 

b) 50 % des außerbilanziellen Risikopositionsbetrags des verbleibenden nicht in 

Anspruch genommenen Teils der revolvierenden Zusage, der unter 

Verwendung des in Artikel 111 vorgesehenen anzuwendenden SA-CCF 

berechnet wird. 

Die Summe aus den Buchstaben a und b wird als ‚CCF-Input-Mindestwert‘ 

bezeichnet.“  

d) Absatz 10 wird gestrichen. 

93. Artikel 167 wird gestrichen. 
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94. In Artikel 169 Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu 

heraus, wie die Anforderungen an Modellgestaltung, Risikoquantifizierung, Validierung und 

Anwendung von Risikoparametern unter Verwendung fortlaufender oder sehr granularer 

Risikoeinstufungsskalen für jeden Risikoparameter in der Praxis anzuwenden sind.“  

95. Artikel 170 erhält folgende Fassung: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Wortlaut folgende Fassung:„Ratingsysteme für 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken 

sowie regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen 

Stellen sind so strukturiert, dass sie folgende Anforderungen erfüllen:“ 

b) In Absatz 4 erhält Buchstabe b folgende Fassung:  

„b) Risikomerkmale des Geschäfts, darunter Arten des Produkts und der Besicherung mit 

Sicherheitsleistung, anerkannte Absicherung ohne Sicherheitsleistung, Messgrößen 

für Beleihungsquoten, Saisoneffekte und Rang; Institute berücksichtigen 

ausdrücklich Fälle, in denen dieselbe Besicherung mit Sicherheitsleistung oder 

Absicherung ohne Sicherheitsleistung für mehrere Risikopositionen gestellt wird;“  

96. In Artikel 171 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Institute müssen bei der Zuordnung von Ratings einen Zeithorizont von mehr als einem 

Jahr zugrunde legen. Das Rating eines Schuldners muss die Bewertung wiedergeben, zu 

der das Institut hinsichtlich der Fähigkeit und der Bereitschaft des Schuldners, seine 

vertraglichen Verpflichtungen trotz ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen oder 

unerwarteter Ereignisse zu erfüllen, gelangt ist. Ratingsysteme sind so auszugestalten, dass 

idiosynkratische Veränderungen und – wenn sie für die Risikopositionsart wesentliche 

Risikofaktoren darstellen – branchenspezifische Veränderungen einen Faktor für eine 

Migration in eine andere Ratingstufe oder einen anderen Risikopool darstellen. 

▌Konjunkturelle Effekte können auch einen Faktor für eine Migration darstellen.“  
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97. Artikel 172 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Bei Risikopositionen gegenüber ▌ Zentralstaaten und Zentralbanken, Risikopositionen 

gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen 

Stellen, Risikopositionen gegenüber Instituten und Risikopositionen gegenüber 

Unternehmen erfolgt die Zuordnung gemäß den folgenden Kriterien:“  

b) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) jeder einzelne Rechtsträger, gegenüber dem das Institut eine Risikoposition hat, wird 

gesondert beurteilt;“ 

c) Folgende Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d verfügt ein Institut über angemessene 

Grundsätze für die Behandlung von einzelne Schuldner darstellenden Kunden und von 

Gruppen verbundener Kunden. Diese Grundsätze müssen ein Verfahren vorsehen, mit dem 

spezifische Korrelationsrisiken für jeden Rechtsträger, gegenüber dem das Institut eine 

Risikoposition hat, ermittelt werden können. 

Für die Zwecke des Kapitels 6 erfahren Geschäfte mit Gegenparteien, bei denen ein 

spezifisches Korrelationsrisiko ermittelt wurde, bei der Berechnung ihres 

Risikopositionswerts eine andere Behandlung.“  
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98. Artikel 173 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Bei Risikopositionen gegenüber ▌ Zentralstaaten und Zentralbanken, Risikopositionen 

gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen 

Stellen, Risikopositionen gegenüber Instituten und Risikopositionen gegenüber 

Unternehmen muss das Zuordnungsverfahren die folgenden Anforderungen erfüllen:“  

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Methoden festgelegt werden, anhand derer die zuständigen Behörden die Integrität des 

Zuordnungsprozesses und die regelmäßige und unabhängige Risikobewertung bewerten. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  
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99. Artikel 174 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Bei der Zuordnung von Risikopositionen zu Schuldner- oder Fazilitäts-Ratingstufen oder 

Risikopools verwenden Institute statistische oder andere mathematische Methoden 

(‚Modelle‘)▌. Es sind die folgenden Anforderungen zu erfüllen ▌:“ 

b) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Die Prognosefähigkeit des Modells ist gut, und die Eigenmittelanforderungen werden 

durch seine Verwendung nicht verzerrt;“  

c) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a bilden die Input-Variablen eine vernünftige 

und effektive Grundlage für die daraus resultierenden Prognosen. Das Modell darf keine 

wesentlichen Verzerrungen enthalten. Es muss eine funktionale Verbindung zwischen 

Input und Output des Modells geben, die gegebenenfalls durch Experten bestimmt werden 

kann.“  
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100. Artikel 176 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„In Bezug auf Risikopositionen gegenüber ▌ Zentralstaaten und Zentralbanken, 

Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden 

und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Instituten und Risikopositionen 

gegenüber Unternehmen erfassen und speichern Institute Folgendes:“  

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Für Risikopositionen, für die gemäß diesem Kapitel die Verwendung eigener 

Schätzungen der LGD oder die Verwendung von IRB-CCF zulässig ist, für die 

Institute eigene Schätzungen der LGD oder von IRB-CCF aber nicht verwenden, 

erfassen und speichern Institute Daten über Vergleiche zwischen realisierten LGD 

und den Werten nach Artikel 161 Absatz 1 sowie zwischen realisierten CCF und den 

SA-CCF nach Artikel 166 Absatz 8a.“ 

101. ▌Artikel 177 wird wie folgt geändert: 

a) ▌Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(2a) Die gemäß Absatz 2 verwendeten Szenarien müssen auch ESG-Risikofaktoren 

umfassen, insbesondere physische Risikofaktoren und Transitionsrisikofaktoren, die 

sich aus dem Klimawandel ergeben. 

Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für 

die Anwendung der Absätze 2 und 2a heraus.“  

b) Absatz 3 wird gestrichen. 
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102. Artikel 178 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Ausfall eines Schuldners oder einer Kreditfazilität“  

b) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) eine wesentliche Kreditverpflichtung des Schuldners gegenüber dem Institut, dem 

Mutterunternehmen oder einem seiner Tochterunternehmen ist mehr als 90 Tage 

überfällig.“  

c) Absatz 3 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) das Institut stimmt einer Stundungsmaßnahme nach Artikel 47b in Bezug auf die 

Kreditverpflichtung zu, wenn diese Maßnahme voraussichtlich dazu führt, dass sich 

die finanzielle Verpflichtung durch einen wesentlichen Erlass oder eine Stundung 

des Nominalbetrags, der Zinsen oder gegebenenfalls der Gebühren verringert; ▌“  
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d) In Absatz 7 werden die folgenden Unterabsätze angefügt: 

„Bis zum … [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

gibt die EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, um 

die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Leitlinien zu aktualisieren. Diese 

Aktualisierung trägt insbesondere dem Umstand Rechnung, dass Institute zur 

Unterstützung der Schuldner für eine proaktive, präventive und sinnvolle Umschuldung 

gewonnen werden müssen. 

Bei der Ausarbeitung dieser Leitlinien prüft die EBA gebührend, ob Instituten ein 

ausreichender Spielraum gewährt werden muss, wenn es darum geht, festzulegen, was für 

die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe d eine ‚Verringerung der finanziellen Verpflichtung‘ 

darstellt. 
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103. Artikel 179 Absatz 1 Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) um Verzerrungen entgegenzuwirken, nimmt ein Institut an seinen Schätzungen soweit 

möglich angemessene Anpassungen vor; nachdem es eine angemessene Anpassung 

vorgenommen hat, fügt es seinen Schätzungen eine ausreichende Sicherheitsspanne hinzu, 

die im Verhältnis zum erwarteten Schätzfehlerbereich steht; werden Methoden und Daten 

als weniger zufriedenstellend angesehen, so ist der erwartete Fehlerbereich größer und die 

Sicherheitsspanne entsprechend höher anzusetzen.“  

104. Artikel 180 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Bei der Quantifizierung der Risikoparameter in Verbindung mit Ratingstufen oder 

pools wenden Institute die folgenden Anforderungen an, die spezifisch für PD-

Schätzungen für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, 

Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder 

Behörden und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Instituten und 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen sind:“  
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ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

 „e) verwendet ein Institut für PD-Schätzungen eigene Ausfallerfahrungswerte, 

so tragen die Schätzungen den aktuellen Kreditvergaberichtlinien sowie etwaigen 

Unterschieden zwischen dem die Daten liefernden Ratingsystem und dem aktuell 

verwendeten Ratingsystem Rechnung; haben sich die Kreditvergaberichtlinien oder 

Ratingsysteme geändert, so sieht das Institut, nachdem es eine angemessene 

Anpassung vorgenommen hat, in seiner PD-Schätzung eine höhere Sicherheitsspanne 

vor, die im Verhältnis zum erwarteten Schätzfehlerbereich steht, die durch die 

angemessene Anpassung noch nicht erfasst ist;“  

iii) Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h) unabhängig davon, ob ein Institut für seine PD-Schätzung externe, interne oder 

zusammengefasste Datenquellen oder eine Kombination daraus verwendet, 

muss der zugrunde liegende historische Beobachtungszeitraum für zumindest 

eine Datenquelle mindestens fünf Jahre betragen;“  

iv) Der folgende Buchstabe wird angefügt: 

„i) unabhängig davon, anhand welcher Methode die PD geschätzt wird, schätzen 

Institute für jede Ratingstufe eine PD und stützen sich dabei auf die 

beobachtete durchschnittliche historische Einjahresausfallquote, bei der es sich 

um einen arithmetischen Durchschnitt aus allen Schuldnern (gewichtet nach 

Anzahl) handelt; andere Ansätze, einschließlich risikopositionsgewichteter 

Durchschnitte, sind nicht zulässig.“  
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v) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

Erstreckt sich der verfügbare Beobachtungszeitraum für eine Quelle über einen 

längeren Zeitraum und sind die entsprechenden Daten relevant, so wird dieser 

längere Zeitraum für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe h dieses Absatzes 

herangezogen. Die Daten umfassen eine für die Risikopositionsart relevante 

repräsentative Mischung aus guten und schlechten Jahren des Konjunkturzyklus. Mit 

Erlaubnis der zuständigen Behörden dürfen Institute, die von der zuständigen 

Behörde nicht gemäß Artikel 143 die Erlaubnis zur Verwendung eigener 

Schätzungen der LGD oder zur Verwendung von IRB-CCF erhalten haben, bei der 

Anwendung des IRB-Ansatzes relevante Daten aus einem Zweijahreszeitraum 

verwenden. Der abzudeckende Zeitraum verlängert sich jährlich um ein Jahr, bis die 

relevanten Daten für mindestens fünf Jahre vorliegen.“  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Institute schätzen PD für Schuldner- oder Fazilitätsklassen oder -pools anhand 

langfristiger Durchschnitte der Einjahresausfallquoten; Ausfallquoten werden 

nur dann auf Fazilitätsebene berechnet, wenn die Ausfalldefinition gemäß 

Artikel 178 Absatz 1 Unterabsatz 2 auf Ebene einzelner Kreditfazilitäten 

angewandt wird;“  
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ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) unabhängig davon, ob ein Institut für seine PD-Schätzung externe, interne oder 

zusammengefasste Datenquellen oder eine Kombination daraus verwendet, 

muss der zugrunde liegende historische Beobachtungszeitraum für zumindest 

eine Datenquelle mindestens fünf Jahre betragen;“  

iii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a beruht die PD auf der beobachteten 

durchschnittlichen historischen Einjahresausfallquote. 

Erstreckt sich der verfügbare Beobachtungszeitraum für eine Quelle über einen 

längeren Zeitraum und sind die entsprechenden Daten relevant, so wird dieser 

längere Zeitraum für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe e herangezogen. Die 

Daten umfassen eine für die Risikopositionsart relevante repräsentative Mischung 

aus guten und schlechten Jahren des Konjunkturzyklus. ▌Mit Erlaubnis der 

zuständigen Behörden dürfen Institute bei der Einführung des IRB-Ansatzes 

relevante Daten aus einem Zweijahreszeitraum verwenden. Der abzudeckende 

Zeitraum verlängert sich jährlich um ein Jahr, bis relevante Daten für mindestens 

fünf Jahren vorliegen.“  
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Methoden festgelegt werden, anhand derer die zuständigen Behörden die Methode zu 

bewerten haben, die ein Institut zur Schätzung der PD gemäß Artikel 143 verwendet. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  

105. Artikel 181 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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i) Die Buchstaben c bis g erhalten folgende Fassung: 

„c) ein Institut berücksichtigt den Umfang etwaiger Abhängigkeiten zwischen dem 

Risiko des Schuldners einerseits und dem Risiko einer Besicherung mit 

Sicherheitsleistung, bei der es sich nicht um Netting-Rahmenvereinbarungen 

und bilanzielles Netting von Darlehen und Einlagen handelt, oder des 

betreffenden Sicherungsgebers andererseits; 

d) Währungsinkongruenzen zwischen der zugrunde liegenden Verpflichtung und 

der Besicherung mit Sicherheitsleistung, bei der es sich nicht um Netting-

Rahmenvereinbarungen und bilanzielles Netting von Darlehen und Einlagen 

handelt, berücksichtigt das Institut bei der LGD-Bewertung in vorsichtiger 

Weise; 

e) wird bei Schätzungen der LGD berücksichtigt, dass eine Besicherung mit 

Sicherheitsleistung besteht, bei der es sich nicht um Netting-

Rahmenvereinbarungen und bilanzielles Netting von Darlehen und Einlagen 

handelt, so wird bei diesen Schätzungen nicht nur der geschätzte Marktwert der 

Besicherung mit Sicherheitsleistung zugrunde gelegt; 
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f) wird bei Schätzungen der LGD berücksichtigt, dass eine Besicherung mit 

Sicherheitsleistung besteht, bei der es sich nicht um Netting-

Rahmenvereinbarungen und bilanzielles Netting von Darlehen und Einlagen 

handelt, so legen Institute interne Anforderungen an Management, 

Rechtssicherheit und Risikomanagement dieser Besicherung mit 

Sicherheitsleistung fest, wobei diese Anforderungen im Großen und Ganzen 

mit den in Kapitel 4 Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 festgelegten Anforderungen 

im Einklang stehen; 

g) erkennt ein Institut zur Bestimmung des Risikopositionswerts für das 

Gegenparteiausfallrisiko gemäß Kapitel 6 Abschnitt 5 oder 6 eine Besicherung 

mit Sicherheitsleistung an, bei der es sich nicht um Netting-

Rahmenvereinbarungen und bilanzielles Netting von Darlehen und Einlagen 

handelt, so wird ein etwaiger erwarteter Rückfluss aus dieser Besicherung mit 

Sicherheitsleistung bei den Schätzungen der LGD nicht berücksichtigt;“  
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ii) Die Buchstaben i und j erhalten folgende Fassung: 

„i) wurden Verzugsgebühren, zu deren Zahlung der Schuldner vor Ausfall 

verpflichtet wurde, in der Gewinn- und Verlustrechnung des Instituts 

ausgewiesen, so sind sie der Messgröße des Umfangs der Risikoposition und 

des Verlustes des Instituts hinzuzurechnen;“  

▌ j) bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und 

Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und 

öffentlichen Stellen stützen sich die Schätzungen der LGD zumindest für eine 

Datenquelle auf einen mindestens fünfjährigen Zeitraum, der jährlich nach der 

Umsetzung um ein Jahr verlängert wird, bis ein Minimum von sieben Jahren erreicht 

ist. Wurde eine Datenquelle über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind die 

entsprechenden Daten relevant, so wird dieser längere Beobachtungszeitraum 

herangezogen. 

iii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a berücksichtigen Institute Rückflüsse 

im Laufe der jeweiligen Prozesse zur Sicherheitenverwertung und Einbringung aus 

einer Besicherung mit Sicherheitsleistung gleich welcher Art sowie aus einer 

Absicherung ohne Sicherheitsleistung, die nicht unter die Begriffsbestimmung des 

Artikels 142 Absatz 1 Nummer 10 fällt, in angemessenem Umfang. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c ist in Fällen, in denen eine 

signifikante Abhängigkeit besteht, diese in in vorsichtiger Weise zu berücksichtigen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe e wird bei Schätzungen der LGD der 

Tatsache Rechnung getragen, dass Institute möglicherweise nicht in der Lage sein 

werden, rasch auf ihre Sicherheiten zuzugreifen und sie zu verwerten.“  
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) künftige Inanspruchnahmen entweder in ihren Umrechnungsfaktoren oder in 

ihren Schätzungen der LGD berücksichtigen, 

ii) Folgender Unterabsatz wird nach Unterabsatz 1 eingefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b sollten – falls Institute künftige 

zusätzliche Inanspruchnahmen in ihre Umrechnungsfaktoren aufnehmen – diese in der 

LGD sowohl im Zähler als auch im Nenner berücksichtigt werden. Falls Institute künftige 

zusätzliche Inanspruchnahmen nicht in ihre Umrechnungsfaktoren aufnehmen, sollten 

diese in der LGD nur im Zähler berücksichtigt werden;“  

iii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft stützen sich Schätzungen der LGD 

auf Daten eines mindestens fünfjährigen Zeitraums. Mit Erlaubnis der zuständigen 

Behörden dürfen Institute bei der Einführung des IRB-Ansatzes relevante Daten aus 

einem Zweijahreszeitraum verwenden. Der abzudeckende Zeitraum verlängert sich 

jährlich um ein Jahr, bis die relevanten Daten für mindestens fünf Jahre vorliegen.“  
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c) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(4) Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien 

heraus, in denen sie präzisiert, wie Besicherungen mit Sicherheitsleistung und 

Absicherungen ohne Sicherheitsleistung gleich welcher Art für die Zwecke des 

Absatzes 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels und für die Zwecke der 

Anwendung der LGD-Parameter zu behandeln sind. 

(5) Für die Zwecke der Verlustberechnung gibt die EBA gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bis zum 31. Dezember 2025 aktualisierte Leitlinien 

zu Folgendem heraus: 

a) in Bezug auf Fälle, bei denen eine Rückkehr zum Status „nicht ausgefallen“ 

stattfindet: genaue Angabe, wie künstlicher Zahlungsstrom zu behandeln ist 

und ob es für die Institute eher angebracht ist, den künstlichen  Zahlungsstrom 

über den tatsächlichen Ausfallzeitraum zu diskontieren; 

b) Bewertung, ob die Kalibrierung und Anwendung des Diskontsatzes geeignet 

sind, um den wirtschaftlichen Verlust bei allen Risikopositionen zu 

berechnen.“  

106. Artikel 182 wird wie folgt geändert: 

a) ▌ Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) IRB-CCF von Instituten tragen der Möglichkeit zusätzlicher 

Inanspruchnahmen durch den Schuldner bis zum Zeitpunkt des Ausfalls und 

danach Rechnung; ▌“  

ii) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„g) IRB-CCF von Instituten werden unter Heranziehung eines festen Zeithorizonts 

von zwölf Monaten ▌geschätzt;  

h) IRB-CCF von Instituten stützen sich auf Referenzdaten, die die Merkmale des 

Schuldners, der Fazilität und des Bankenmanagements bei den 

Risikopositionen, auf die die Schätzungen angewandt werden, widerspiegeln.“  
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iii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe a muss für den Fall, dass Institute 

bei ihren Ausfallbeobachtungen einen negative realisierten Umrechnungsfaktor 

verzeichnen, der realisierte Umrechnungsfaktor bei diesen Beobachtungen für die 

Zwecke der Quantifizierung ihrer IRB-CCF gleich Null sein. Institute dürfen die 

Informationen zum negativen realisierten Umrechnungsfaktor bei der 

Modellentwicklung zur Risikodifferenzierung verwenden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c wird bei IRB-CCF eine höhere 

Sicherheitsspanne vorgesehen, wenn von einer stärkeren positiven Korrelation 

zwischen der Ausfallhäufigkeit und der Größe des Umrechnungsfaktors auszugehen 

ist. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe g ▌wird jeder ▌Ausfall ▌mit relevanten 

Schuldner- und Fazilitätsmerkmalen zu einem festen Referenzzeitpunkt verknüpft, der auf 

zwölf Monate vor dem Ausfalldatum ▌festgesetzt wird.“ 

b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(1a) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe h stützen sich auf bestimmte 

Risikopositionen angewandte IRB-CCF nicht auf Daten, die die Auswirkungen 

unvereinbarer Merkmale miteinander vermischen, oder auf Daten von Risikopositionen 

mit wesentlich unterschiedlichen Risikomerkmalen. Die IRB-CCF stützen sich auf 

angemessen homogene Segmente. Aus diesem Grund sind die folgenden Praktiken nur 

auf der Grundlage einer eingehenden Prüfung und Begründung durch ein Institut erlaubt: 

a) Daten für KMU/mittlere Unternehmen auf Schuldner anzuwenden, bei denen 

es sich um große Unternehmen handelt, 

b) Daten im Zusammenhang mit Zusagen, bei denen das zur Verfügung stehenden 

Limit zu einem geringen Teil nicht in Anspruch genommen ist, auf Fazilitäten 

anzuwenden, bei denen das zur Verfügung stehende Limit zu einem großen 

Teil nicht in Anspruch genommen sind; 
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c) Daten von Schuldnern, die zum Referenzzeitpunkt überfällig sind oder keine 

weiteren Mittel mehr abrufen dürfen, auf Schuldner anzuwenden, von denen 

keinerlei Zahlungsverzug oder entsprechende Einschränkungen bekannt sind; 

d) Daten zu verwenden, die von Veränderungen, die im Beobachtungszeitraum 

beim Mix von Ausleih-Produkten und anderen kreditbezogenen Produkten des 

Schuldners und anderen kreditbezogenen Produkten eingetreten sind, 

beeinträchtigt wurden, es sei denn, diese Daten wurden durch Beseitigung der 

Auswirkungen der Veränderungen beim Produktmix wirksam angepasst. 

(1b) Für die Zwecke des Absatzes 1a Buchstabe d weisen Institute gegenüber den 

zuständigen Behörden nach, dass sie sich genau darüber im Klaren sind, wie sich 

Veränderungen beim Produktmix von Kunden auf die Referenzdatensätze für 

Risikopositionen und damit verbundene IRB-CCF auswirken und dass die Auswirkungen 

unwesentlich sind oder im Rahmen ihres Schätzprozesses wirksam abgemildert wurden. 

In diesem Zusammenhang ist Folgendes als nicht angemessen zu betrachten: 

a) für CCF- oder Risikopositionswertbeobachtungen Untergrenzen oder 

Obergrenzen festzusetzen, ausgenommen der realisierte 

Umrechnungsfaktor ist gleich null im Einklang mit Absatz 1 Unterabsatz 

2; 
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b) schuldnerbezogene Schätzungen zu verwenden, die die jeweiligen 

Produktumwandlungsoptionen nicht vollständig erfassen oder Produkte 

mit sehr unterschiedlichen Merkmalen in unangemessener Weise 

miteinander kombinieren; 

c) nur die wesentlichen von einer Produktumwandlung betroffenen 

Beobachtungen anzupassen; 

d) Beobachtungen auszuschließen, die von einer Produktprofilumwandlung 

betroffen sind. 

(1c) Die Institute stellen sicher, dass ihre IRB-CCF wirksam von den potenziellen 

Auswirkungen einer regionalen Instabilität abgekoppelt sind, die dadurch entsteht, 

dass eine Fazilität zum Referenzzeitpunkt nahezu vollständig in Anspruch 

genommen wird. 

(1d) Die Referenzdaten werden nicht auf den ausstehenden Kapitalbetrag einer Fazilität 

oder das verfügbare Fazilitätslimit begrenzt. Aufgelaufene Zinsen, sonstige fällige 

Zahlungen und Inanspruchnahmen, die über die Fazilitätslimits hinausgehen, werden 

in die Referenzdaten einbezogen.“  
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c) Absatz erhält folgende Fassung: 

„Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und 

Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und 

öffentlichen Stellen stützen sich die Umrechnungsfaktorschätzungen zumindest bei einer 

Datenquelle auf einen mindestens fünfjährigen Zeitraum, der jährlich nach der Umsetzung 

um ein Jahr verlängert wird, bis ein Minimum von sieben Jahren erreicht ist. Wurde eine 

Datenquelle über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind die entsprechenden Daten 

relevant, so wird dieser längere Beobachtungszeitraum herangezogen.“ 

d) in Absatz 3 erhält Unterabsatz 2 folgende Fassung: 

„Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft stützen sich die 

Umrechnungsfaktorschätzungen auf Daten eines mindestens fünfjährigen Zeitraums. Bei 

entsprechender Erlaubnis der zuständigen Behörden dürfen Institute bei der Anwendung 

des IRB-Ansatzes relevante Daten aus einem Zweijahreszeitraum verwenden. Dieser 

Zeitraum verlängert sich jährlich um ein Jahr, bis relevante Daten für einen Zeitraum von 

mindestens fünf Jahren vorliegen.“ 

e) Der folgende Absatz wird angefügt: 

(5) Die EBA gibt bis zum 31. Dezember 2026 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus, nach welcher Methodik diese Institute IRB-

CCF-Schätzungen vorzunehmen haben.“  

▌  

107. Artikel 183 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Anforderungen an die Bewertung der Auswirkungen von Absicherungen ohne 

Sicherheitsleistung für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, 

Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden 

und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Unternehmen, wenn dabei eigene 

Schätzungen der LGD verwendet werden, und Risikopositionen aus dem Mengengeschäft“  

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) die Garantie liegt in Schriftform vor, kann vom Garantiegeber weder 

widerrufen noch verändert werden, gilt nach Maßgabe der Höhe und Laufzeit 

der Garantieerklärung bis zur vollständigen Erfüllung der 
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Zahlungsverpflichtung und kann in dem Rechtsraum, in dem der Garantiegeber 

über Vermögenswerte verfügt, die durch ein vollstreckbares Urteil gepfändet 

werden können, gegenüber dem Garantiegeber rechtlich durchgesetzt werden,“  
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ii) Der folgende Buchstabe wird angefügt: 

„d) es handelt sich um eine uneingeschränkte Garantie.“  

▌  

iii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe d ist eine ‚uneingeschränkte 

Garantie‘ eine Garantie, bei der der Sicherungsvertrag keine Klausel enthält, deren 

Einhaltung sich der direkten Kontrolle des kreditgebenden Instituts entzieht, und die 

den Garantiegeber ▌von seiner Pflicht befreien könnte, bei dem die Garantie 

auslösenden Ausfall des Schuldners oder bei Zahlungsversäumnis des ursprünglichen 

Schuldners zeitnah zu zahlen ▌. Eine Klausel im Sicherungsvertrag, wonach eine 

mangelhafte Erfüllung der Sorgfaltspflicht oder ein Betrug des kreditgebenden 

Instituts die vom Garantiegeber bereitgestellte Garantie ungültig macht oder in ihrem 

Umfang verringert, hindert nicht daran, diese Garantie als uneingeschränkt 

anzusehen. 

Garantien, bei denen die Zahlung des Garantiegebers unter dem Vorbehalt steht, dass 

das kreditgebende Institut den geschuldeten Betrag zunächst beim Schuldner 

einfordern muss, und die nur Verluste abdecken, die nach erfolgter Abwicklung der 

notleidenden Engagements durch das Institut verbleiben, gelten als 

uneingeschränkt.“  
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c) Der folgende Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Institute können Absicherungen ohne Sicherheitsleistung entweder anhand des 

Ansatzes für die Modellierung von PD/LGD-Anpassungen gemäß diesem Artikel 

anerkennen, sofern die in Absatz 4 dieses Artikels festgelegten Anforderungen erfüllt 

sind, oder anhand des Risikoparametersubstitutionsansatzes im Rahmen des IRB-

Ansatzes unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD nach Artikel 236a, sofern 

die Anforderungen des Kapitels 4 an die Anerkennungsfähigkeit erfüllt sind. Institute 

müssen über klare Richtlinien für die Bewertung der Auswirkungen von 

Absicherungen ohne Sicherheitsleistung auf Risikoparameter verfügen. Die 

Richtlinien der Institute müssen mit ihrer internen Risikomanagementpraxis 

vereinbar sein und die Anforderungen dieses Artikels widerspiegeln. Aus diesen 

Richtlinien muss klar hervorgehen, welche spezifischen der in diesem Absatz 

beschriebenen Methoden für die einzelnen Ratingsysteme verwendet werden, und 

Institute wenden diese Richtlinien im Zeitverlauf konsistent an.“  

d) In Absatz 3 wird folgender Absatz angefügt: 

„Erstausfall-Kreditderivate können als anerkennungsfähige Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung anerkannt werden. Zweitausfall-Kreditderivate und alle anderen n-ter-

Ausfall-Kreditderivate werden jedoch nicht als anerkennungsfähige Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung anerkannt“  
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e) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Erkennen die Institute Absicherungen ohne Sicherheitsleistung über den Ansatz für 

die Modellierung von PD/LGD-Anpassungen an, so darf das Risikogewicht, das dem 

besicherten Teil der zugrunde liegenden Risikoposition zugewiesen wird, nicht 

niedriger sein als die RW-Untergrenze des Sicherungsgebers. Zu diesem Zweck wird 

die RW-Untergrenze des Sicherungsgebers wie in Artikel 236a dargelegt anhand 

derselben PD, LGD und Risikogewichtsfunktion berechnet wie bei vergleichbaren 

direkten Risikopositionen gegenüber dem Sicherungsgeber.“  

f) Absatz 6 wird gestrichen. 

108. Teil 3 Titel II Kapitel 3 Abschnitt 6 Unterabschnitt 4 wird aufgehoben. 

109. In Artikel 192 wird folgende Nummer angefügt: 

▌  

„5. ‚Risikoparametersubstitutionsansatz im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung 

eigener LGD-Schätzungen‘ die gemäß Artikel 236a vorgenommene Substitution sowohl 

des PD- als auch des LGD-Risikoparameters der zugrunde liegenden Risikoposition durch 

die entsprechende PD und LGD, die im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung 

eigener Schätzungen der LGD einer vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem 

Sicherungsgeber zugewiesen würde.“  
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110. In Artikel 193 wird folgender Absatz angefügt: 

„(7) Sicherheiten, die alle in diesem Kapitel festgelegten Anforderungen an die 

Anerkennungsfähigkeit erfüllen, können selbst für Risikopositionen, die nicht in Anspruch 

genommene Fazilitäten betreffen, ▌anerkannt werden, wenn die Fazilität nur in Anspruch 

genommen werden kann, falls zuvor oder gleichzeitig in dem Maße Sicherheiten angekauft 

oder entgegengenommen wurden, in dem das Institut bei Inanspruchnahme der Fazilität 

Interesse an diesen Sicherheiten hat, d. h. das Institut in dem Maße, in dem die Fazilität 

nicht in Anspruch genommen wird, kein Interesse an den Sicherheiten hat ▌.“  

111. Artikel 194 Absatz 10 wird gestrichen. 

112. Artikel 197 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 i) Die Buchstaben b bis e erhalten folgende Fassung: 

„b) von Zentralstaaten oder Zentralbanken begebene Schuldverschreibungen für die eine 

Bonitätsbeurteilung einer ECAI oder einer Exportkreditagentur vorliegt, 

vorausgesetzt 

i) die ECAI oder Exportkreditagentur wurde als für die Zwecke des 

Kapitels 2 von dem Institut anerkannt; und 
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ii) die Bonitätsbeurteilung wurde von der EBA gemäß den Bestimmungen 

des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von Risikopositionen 

gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken mit der Bonitätsstufe 1, 2, 3 

oder 4 gleichgesetzt; 

c) von Instituten begebene Schuldverschreibungen, für die  eine 

Bonitätsbeurteilung einer ECAI vorliegt, vorausgesetzt 

i) die ECAI wurde als für die Zwecke des Kapitels 2 von dem Institut 

anerkannt; und 

ii) die Bonitätsbeurteilung wurde von der EBA gemäß den 

Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von 

Risikopositionen gegenüber Instituten mit der Bonitätsstufe 1, 2 

oder 3 gleichgesetzt; 

d) von anderen Emittenten begebene Schuldverschreibungen für die eine 

Bonitätsbeurteilung einer ECAI vorliegt, vorausgesetzt 

i) die ECAI wurde als für die Zwecke des Kapitels 2 von dem Institut 

anerkannt und 

ii) die Bonitätsbeurteilung wurde von der EBA gemäß den 

Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen mit der Bonitätsstufe 1, 

2 oder 3 gleichgesetzt; 

e) Schuldverschreibungen für die eine kurzfristige Bonitätsbeurteilung einer 

ECAI vorliegt, vorausgesetzt 

i) die ECAI wurde für die Zwecke des Kapitels 2 von dem Institut 

anerkannt und 

ii) die Bonitätsbeurteilung wurde von der EBA im Rahmen der Vorschriften 

des Kapitels 2 über die Risikogewichtung kurzfristiger Risikopositionen 

mit der Bonitätsstufe 1, 2 oder 3 gleichgesetzt,“ 

 ii) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

 „g)  Goldbarren,“  
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b) In Absatz 6 erhält Unterabsatz 1 folgende Fassung: 

„Für die Zwecke des Absatzes 5 dieses Artikels gehen Institute für den Fall, dass ein OGA 

(im Folgenden „ursprünglicher OGA“) oder einer seiner Basis-OGA in seinen 

Anlagen nicht auf die nach den Absätzen 1 und 4 dieses Artikels anerkennungsfähigen 

Instrumente beschränkt ist, wie folgt vor: 

a) Wenn die Institute im Falle direkter Risikopositionen bei einem OGA den 

Durchschauansatz nach Artikel 132a Absatz 1 oder – nach Artikel 152 Absatz 2 

anwenden, können sie Anteile an diesem OGA bis zu einem Betrag als Sicherheit 

nutzen, der dem Wert der von dem OGA gehaltenen Instrumente entspricht, die nach 

den Absätzen 1 und 4 dieses Artikels anerkennungsfähig sind; 

b) wenn die Institute im Falle direkter Risikopositionen bei einem OGA den 

mandatsbasierten Ansatz nach Artikel 132a Absatz 2 oder  nach Artikel 152 Absatz 5 

anwenden, können sie Anteile an diesem OGA bis zu dem Betrag als Sicherheit 

nutzen, der dem Wert der von dem OGA gehaltenen Instrumente entspricht, die nach 

den Absätzen 1 und 4 dieses Artikels anerkennungsfähig sind, wobei davon 

ausgegangen wird, dass der OGA oder einer seiner Basis-OGA bis zu der nach ihren 

jeweiligen Mandaten zulässigen Höchstgrenze in nicht anerkennungsfähige 

Vermögenswerte investiert hat.“ 
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113. In Artikel 198 erhält Absatz 2 folgende Fassung: 

„(2) Ist der OGA oder einer seiner Basis-OGA in seinen Anlagen nicht auf die nach Artikel 197 

Absätze 1 und 4 anerkennungsfähigen Instrumente und die in Absatz 1 Buchstabe a dieses 

Artikels genannten Werte beschränkt, so gilt Folgendes: 
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a) Wenn die Institute im Falle direkter Risikopositionen bei einem OGA den 

Durchschauansatz nach Artikel 132a Absatz 1 oder nach Artikel 152 Absatz 2 

anwenden, können sie Anteile an diesem OGA bis zu einem Betrag als Sicherheit 

nutzen, der dem Wert der von dem OGA gehaltenen Instrumente entspricht, die nach 

Artikel 197 Absätze 1 und 4 anerkennungsfähig sind, sowie die in Absatz 1 

Buchstabe a dieses Artikels genannten Werte; 

b) wenn die Institute im Falle direkter Risikopositionen bei einem OGA den 

mandatsbasierten Ansatz nach Artikel 132a Absatz 2 oder nach Artikel 152 Absatz 5 

anwenden, können sie Anteile an diesem OGA bis zu dem Betrag als Sicherheit 

nutzen, der dem Wert der von dem OGA gehaltenen Instrumente entspricht, die nach 

Artikel 197 Absätze 1 und 4 anerkennungsfähig sind, sowie die in Absatz 1 

Buchstabe a dieses Artikels genannten Werte, wobei davon ausgegangen wird, dass 

der OGA oder einer seiner Basis-OGA bis zu der nach ihren jeweiligen Mandaten 

zulässigen Höchstgrenze in nicht anerkennungsfähige Vermögenswerte investiert 

hat. 
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Können nicht anerkennungsfähige Instrumente aufgrund von Verbindlichkeiten oder 

Eventualverbindlichkeiten, die mit ihrem Eigentum verbunden sind, einen negativen Wert 

annehmen, verfahren die Institute wie folgt: 

a) Sie berechnen den Gesamtwert der nicht anerkennungsfähigen Instrumente; 

b) sie ziehen für den Fall, dass der nach Buchstabe a ermittelte Wert negativ ist, den 

absoluten Wert des betreffenden Betrags vom Gesamtwert der anerkennungsfähigen 

Instrumente ab.“  

114. Artikel 199 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Sofern in Artikel 124 Absatz 9 nicht anders festgelegt, dürfen Institute 

Wohnimmobilien, die vom Eigentümer selbst oder, im Fall privater 

Beteiligungsgesellschaften, vom begünstigen Eigentümer genutzt oder vermietet 

werden bzw. werden sollen, sowie Gewerbeimmobilien einschließlich Büro- und 

sonstiger Gewerberäume als anerkennungsfähige Sicherheit verwenden, wenn die 

beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Immobilienwert hängt nicht wesentlich von der Bonität des Schuldners ab; 
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b) das Risiko des Kreditnehmers hängt nicht wesentlich von der Wertentwicklung 

der Immobilie oder des Vorhabens ab, sondern von seiner Fähigkeit, seine 

Schulden aus anderen Quellen zurückzuzahlen, sodass auch die Rückzahlung 

der Fazilität nicht wesentlich von Zahlungsströmen abhängt, die durch die als 

Sicherheit gestellte Immobilie generiert werden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe a dürfen Institute Fälle ausnehmen, in 

denen rein makroökonomische Faktoren sowohl den Immobilienwert als auch die 

Leistungsfähigkeit des Schuldners beeinträchtigen.“  

b) Absatz 3 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) Der von Instituten gemeldete aggregierte Betrag nach Artikel 430a Absatz 1 

Buchstabe a, geteilt durch den von Instituten gemeldeten aggregierten Betrag nach 

Artikel 430a Absatz 1 Buchstabe c, überschreitet nicht 0,3 %. 

b) Der von Instituten gemeldete aggregierte Betrag nach Artikel 430a Absatz 1 

Buchstabe b, geteilt durch den von Instituten gemeldeten aggregierten Betrag nach 

Artikel 430a Absatz 1 Buchstabe c, überschreitet nicht 0,5 %.“  
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c) Absatz 4 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) Der von Instituten gemeldete aggregierte Betrag nach Artikel 430a Absatz 1 

Buchstabe d, geteilt durch den von Instituten gemeldeten aggregierten Betrag nach 

Artikel 430a Absatz 1 Buchstabe f, überschreitet nicht 0,3 %. 

b) Der von Instituten gemeldete aggregierte Betrag nach Artikel 430a Absatz 1 

Buchstabe e, geteilt durch den von Instituten gemeldeten aggregierten Betrag nach 

Artikel 430a Absatz 1 Buchstabe f, überschreitet nicht 0,5 %.“  

d) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Institute können die in den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels genannten 

Ausnahmeregelungen auch in Fällen in Anspruch nehmen, in denen die zuständige 

Behörde eines Drittlands, die aufsichtliche und rechtliche Vorschriften anwendet, die 

jenen der Union – wie in einem nach Artikel 107 Absatz 4 erlassenen Beschluss der 

Kommission bestimmt – mindestens gleichwertig sind, entsprechende Verlustraten 

für durch in ihrem Hoheitsgebiet belegene Wohnimmobilien oder 

Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen veröffentlicht.“  
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e) In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Wenn eine öffentliche Entwicklungsbank im Sinne des Artikels 429a Absatz 2 der 

vorliegenden Verordnung ein Förderdarlehen im Sinne des Artikels 429a Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung an ein anderes Institut oder an ein Finanzinstitut ausreicht, das 

die Erlaubnis zur Ausführung von Tätigkeiten nach Anhang I Nummer 2 oder 3 der 

Richtlinie 2013/36/EU erhalten hat und die Bedingungen nach Artikel 119 Absatz 5 der 

vorliegenden Verordnung erfüllt, und wenn dieses andere Institut oder Finanzinstitut dieses 

Förderdarlehen direkt oder indirekt an den letztendlichen Schuldner weiterreicht und die 

Forderung aus dem Förderdarlehen als Sicherheit an die öffentliche Entwicklungsbank 

abtritt, darf die öffentliche Entwicklungsbank die abgetretene Forderung unabhängig von 

deren ursprünglicher Laufzeit als anerkennungsfähige Sicherheit verwenden.“  

f) Absatz 6 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) das Institut weist nach, dass bei mindestens 90 % aller Liquidierungen bei einer 

bestimmten Art von Sicherheit die aus der Sicherheit erzielten Erlöse nicht unter 

70 % des Wertes der Sicherheit liegen; ist bei den Marktpreisen eine erhebliche 

Volatilität zu verzeichnen, so weist das Institut der zuständigen Behörde gegenüber 

hinreichend nach, dass es die Sicherheit ausreichend konservativ bewertet hat.“  
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115. Artikel 201 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) internationale Organisationen, denen gemäß Artikel 118 ein Risikogewicht von 

0 % zugewiesen wird,“  

ii) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„fa) beaufsichtigte Unternehmen der Finanzbranche,“  

iii) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) wenn die Absicherung keine Verbriefungsrisikoposition betrifft, andere 

Unternehmen, für die eine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, 

einschließlich Mutterunternehmen, Tochterunternehmen oder verbundener 

Unternehmen des Schuldners, wenn eine direkte Risikoposition gegenüber 

diesen Mutterunternehmen, Tochterunternehmen oder verbundenen 

Unternehmen ein geringeres Risikogewicht aufweist als ▌ die ▌Risikoposition 

gegenüber dem Schuldner,“  
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iv) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe fa des vorliegenden Artikels 

bezeichnet der Ausdruck ‚beaufsichtigtes Unternehmen der Finanzbranche‘ ein 

Unternehmen der Finanzbranche, das die in Artikel 142 Absatz 1 Nummer 4 

Buchstabe b festgelegte Bedingung erfüllt.“  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 aufgeführten Sicherungsgebern sind Unternehmen, die 

von dem Institut gemäß Kapitel 3 Abschnitt 6 intern beurteilt werden, 

anerkennungsfähige Geber von Absicherungen ohne Sicherheitsleistung, wenn das 

Institut bei Risikopositionen gegenüber diesen Unternehmen den IRB-Ansatz 

verwendet ▌.“  

116. Artikel 202 wird aufgehoben. 

117. In Artikel 204 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Erstausfall- sowie alle anderen n-ter-Ausfall-Kreditderivate gelten im Rahmen dieses 

Kapitels nicht als anerkennungsfähige Arten der Absicherung ohne Sicherheitsleistung.“  

▌  
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118. Artikel 207 Absatz 4 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) sie berechnen den Marktwert der Sicherheiten und bewerten ihn mindestens alle sechs 

Monate sowie immer dann neu, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass der 

Marktwert erheblich gesunken ist; ESG-bezogene Erwägungen geben Anlass zu einer 

Bewertung, ob der Marktwert der Sicherheit erheblich gesunken ist;“  

119. Artikel 208 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) ▌Buchstabe b erhält folgende Fassung▌: 
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„b) liegen den Instituten Hinweise darauf vor, dass die Immobilie im Verhältnis zu 

den allgemeinen Marktpreisen erheblich an Wert verloren haben könnte, so 

wird die Bewertung von einem Sachverständigen überprüft, der über die zur 

Durchführung einer solchen Bewertung erforderlichen Qualifikationen, 

Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt und von der Kreditvergabeentscheidung 

unabhängig ist. ESG-bezogene Erwägungen, einschließlich solcher im 

Zusammenhang mit Beschränkungen, die durch die einschlägigen 

regulatorischen Ziele und Rechtsakte der Union und der Mitgliedstaaten sowie 

– soweit für international tätige Institute relevant –  durch rechtliche und 

regulatorische Ziele von Drittländern auferlegt werden, gelten als Hinweis 

darauf, dass die Immobilie im Verhältnis zu den allgemeinen Marktpreisen 

erheblich an Wert verloren haben könnte; bei Krediten, die über 3 Mio. EUR 

oder 5 % der Eigenmittel des Instituts hinausgehen, wird die Bewertung 

mindestens alle drei Jahre von einem solchen Sachverständigen überprüft.“ 

www.parlament.gv.at



  

 318 

ii) Unterabsatz 2 wird gestrichen; 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Die Institute können den Wert der Immobilie überwachen und mit Hilfe 

fortschrittlicher statistischer oder anderer mathematischer Methoden („Modelle“) die 

Immobilien ermitteln, die einer Neubewertung nach Absatz 3 bedürfen, sofern diese 

Methoden unabhängig vom Prozess der Kreditvergabeentscheidung entwickelt 

werden und alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Institute legen in ihren Grundsätzen und Verfahren die Kriterien für die 

Nutzung der Modelle dar, anhand deren der Wert der Sicherheiten ▌überwacht 

wird und mit denen neu zu bewertende Immobilien ermittelt werden; In diesen 

Grundsätzen und Verfahren wird den bisherigen Ergebnissen dieser Modelle, 

den betrachteten immobilienspezifischen Variablen, dem Minimum an 

verfügbaren, präzisen Informationen sowie der Unsicherheit dieser Modelle 

Rechnung getragen; 

b) die Institute sorgen dafür, dass die verwendeten Modelle 

i) objekt- und standortspezifisch sind und ein ausreichendes Maß an 

Granularität aufweisen, 

ii) zuverlässig und präzise sind und regelmäßig belastbaren 

Rückvergleichen mit den aktuellen Transaktionspreisen unterzogen 

werden, 
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iii) gestützt auf die beobachteten Kaufpreise auf einer ausreichend großen 

und repräsentativen Stichprobe basieren, 

iv) sich auf aktuelle Daten von hoher Qualität stützen; 

c) die Institute sind in letzter Instanz für die Angemessenheit und 

Leistungsfähigkeit der Modelle verantwortlich; 

d) die Institute sorgen dafür, dass die Dokumentation der Modelle auf neuestem 

Stand ist; 

e) die Institute haben angemessene IT-Prozesse, -Systeme und -Kapazitäten und 

verfügen über ausreichende und präzise Daten für jede etwaige modellgestützte 

Überwachung des Wertes von Immobiliensicherheiten und Ermittlung von 

Immobilien, die einer Neubewertung bedürfen; 

f) die Modellschätzungen werden von unabhängiger Seite validiert und der 

Validierungsprozess steht grundsätzlich mit den in Artikel 185 dargelegten 

Grundsätzen im Einklang, sofern anwendbar.“  
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c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die als Sicherheit akzeptierte Immobilie ist angemessen gegen Schäden versichert, 

und die Institute verfügen über Verfahren, um die Angemessenheit dieser 

Versicherung zu überwachen. 

Im Falle von vor dem 1. Januar 2025 gewährten Risikopositionen, die durch 

Immobilien besichert sind, sind – abweichend von Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe a 

Ziffer ii und unbeschadet der Ausnahmeregelung nach Artikel 92 Absatz 3 

Unterabsatz 2 – Institute, die den IRB-Ansatz nach Kapitel 3 dieses Titels unter 

Verwendung eigener Schätzungen der LGD anwenden, nicht verpflichtet, die 

Bestimmungen des Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes anzuwenden.“  
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120. ▌Artikel 210 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) wenn Institute Bewertungen und Neubewertungen vornehmen, tragen sie jeder 

Wertminderung oder Veralterung der Sicherheiten in vollem Umfang Rechnung und 

richten bei mode- oder terminabhängigen Sicherheiten ihr Augenmerk insbesondere auf 

den Faktor Zeit; bei Sachsicherheiten umfasst die Veralterung von Sicherheiten auch ESG-

bezogene Bewertungsüberlegungen im Zusammenhang mit Verboten oder 

Beschränkungen, die durch die einschlägigen regulatorischen Ziele und Rechtsakte der 

Union und der Mitgliedstaaten sowie – soweit für international tätige Institute relevant –  

durch rechtliche und regulatorische Ziele von Drittländern auferlegt werden;“ 

b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„Verschaffen allgemeine Sicherungsvereinbarungen oder andere Formen schwebender 

Sicherungsrechte (floating charge) dem kreditgebenden Institut einen registrierten 

Anspruch auf die Vermögenswerte eines Unternehmens und erstreckt sich dieser Anspruch 

sowohl auf Vermögenswerte, die im Rahmen des IRB-Ansatzes nicht als Sicherheit 

anerkennungsfähig sind, als auch auf Vermögenswerte, die im Rahmen des IRB-Ansatzes 

als Sicherheit anerkennungsfähig sind, so kann das Institut Letztere als 

anerkennungsfähige Besicherung mit Sicherheitsleistung anerkennen. In diesem Fall ist die 

Anerkennung abhängig davon, ob diese Vermögenswerte die in diesem Kapitel 

festgelegten Anforderungen an die Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten im Rahmen 

des IRB-Ansatzes erfüllen.“ 
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121. Artikel 213 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Vorbehaltlich des Artikels 214 Absatz 1 gilt eine Absicherung, die sich aus einer Garantie 

oder einem Kreditderivat herleitet, als anerkennungsfähige Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

a) Die Absicherung ist unmittelbar; 

b) der Umfang der Absicherung ist unmissverständlich festgelegt und unstrittig; 

c) der Sicherungsvertrag enthält keine Klausel, deren Einhaltung sich der direkten 

Kontrolle des kreditgebenden Instituts entzieht und die 
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i) dem Sicherungsgeber die einseitige Kündigung oder Änderung der 

Absicherung ermöglichen würde; 

ii) bei einer Verschlechterung der Kreditqualität der abgesicherten Risikoposition 

die tatsächlichen Kosten der Absicherung in die Höhe treiben würde; 

iii) den Sicherungsgeber für den Fall, dass der ursprüngliche Schuldner seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder der Leasingvertrag für die 

Zwecke der Anerkennung des garantierten Restwerts nach Artikel 134 

Absatz 7 und Artikel 166 Absatz 4 abläuft, von seiner Pflicht befreien könnte, 

zeitnah zu zahlen; 

iv) es dem Sicherungsgeber ermöglichen könnte, die Laufzeit der Absicherung zu 

verkürzen; 

d) der Sicherungsvertrag ist in allen zum Zeitpunkt der Darlehensvereinbarung 

relevanten Rechtsräumen rechtswirksam und durchsetzbar. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c steht eine Klausel im Sicherungsvertrag, wonach 

eine mangelhafte Erfüllung der Sorgfaltspflicht oder ein Betrug des kreditgebenden Instituts die 

vom Garantiegeber bereitgestellte Absicherung ungültig macht oder in ihrem Umfang verringert, 

der Anerkennungsfähigkeit dieser Absicherung nicht entgegen. ▌  
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c kann der Sicherungsgeber für alle im Rahmen der 

Forderung ausstehenden Beträge eine einmalige Zahlung leisten oder die künftigen 

Zahlungsverpflichtungen des Schuldners übernehmen, die durch den Sicherungsvertrag abgedeckt 

sind.“ 

122. Artikel 215 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Bei dem die Garantie auslösenden Ausfall oder bei Zahlungsversäumnis des 

Schuldners hat das kreditgebende Institut das Recht, den Garantiegeber zeitnah 

für alle Zahlungen in Anspruch zu nehmen, die im Rahmen der von ihm 

abgesicherten Forderung ausstehen;“  

ii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Die Zahlung des Garantiegebers darf nicht unter dem Vorbehalt stehen, dass das 

kreditgebende Institut den geschuldeten Betrag zunächst beim Schuldner einfordern 

muss. 

Deckt eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung Hypothekendarlehen auf 

Wohnimmobilien ab, so müssen die Anforderungen in Artikel 213 Absatz 1 

Buchstabe c Ziffer iii und in Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes lediglich 

innerhalb von 24 Monaten erfüllt werden.“  
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Bei Garantien, die im Rahmen von Bürgschaftsprogrammen oder von Rechtsträgern 

nach Artikel 214 Absatz 2 gestellt werden oder für die eine Rückbürgschaft Letzterer 

vorliegt, gelten die Anforderungen in Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels und in 

Artikel 213 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii als erfüllt, wenn eine der folgenden 

Bedingungen erfüllt ist: 

a) Bei dem die Garantie auslösenden Ausfall ▌oder bei Zahlungsversäumnis des 

ursprünglichen Schuldners ▌hat das kreditgebende Institut das Recht, vom 

Garantiegeber zeitnah eine vorläufige Zahlung zu erwirken, die die beiden 

folgenden Bedingungen erfüllt: 

i) Die vorläufige Zahlung entspricht einer robusten Schätzung des Betrags 

des Verlusts, der dem kreditgebenden Institut entstehen dürfte, wozu 

auch Verluste zählen, die durch die Einstellung von Zins- und sonstigen 

Zahlungen, zu denen der Kreditnehmer verpflichtet ist, verursacht 

werden; 

ii) die vorläufige Zahlung ist proportional zur Garantiedeckung; 
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b) das kreditgebende Institut kann der zuständigen Behörde gegenüber 

hinreichend nachweisen, dass die Auswirkungen der Garantie, die sich auch 

auf Verluste erstreckt, die durch die Einstellung von Zins- und sonstigen 

Zahlungen, zu denen der Kreditnehmer verpflichtet ist, verursacht werden, 

eine solche Behandlung rechtfertigen; die entsprechende Begründung wird 

angemessen dokumentiert und unterliegt einem speziellen internen 

Genehmigungs- und Prüfungsverfahren.“  

123. In Artikel 216 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 muss das unter Buchstabe a Ziffer iii jenes Absatzes genannte 

Kreditereignis bei einer durch ein Kreditderivat abgesicherten Risikoposition gegenüber 

einem Unternehmen nicht im Derivatkontrakt genannt sein, wenn alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Laufzeit, der Nennwert, der Coupon, die Währung oder der Rang der zugrunde 

liegenden Risikoposition gegenüber einem Unternehmen kann nur durch 

einstimmigen Beschluss geändert werden; 

b) das Land, unter dessen Recht die Risikoposition gegenüber einem Unternehmen fällt, 

verfügt über ein fest etabliertes Konkursrecht, das Unternehmen die Neuorganisation 

und Umstrukturierung ermöglicht und das eine geordnete Begleichung der 

Gläubigerforderungen sicherstellt. 

Sind die unter den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes genannten Bedingungen 

nicht erfüllt, so kann die Absicherung vorbehaltlich einer Herabsetzung des Wertes nach 

Maßgabe des Artikels 233 Absatz 2 dennoch anerkannt werden.“  
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124. Artikel 217 wird aufgehoben. 

125. Artikel 219 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 219  

Bilanzielles Netting 

Darlehen an das kreditgebende Institut und Einlagen bei diesem Institut, bei denen ein 

bilanzielles Netting vorgenommen wird, werden von diesem Institut für die Zwecke der 

Berechnung der Auswirkung einer Besicherung mit Sicherheitsleistung auf jene Darlehen und 

Einlagen, bei denen ein bilanzielles Netting vorgenommen wird, wie Barsicherheiten behandelt.“  

126. Artikel 220 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Verwendung des auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden 

Ansatzes bei Netting-Rahmenvereinbarungen“  
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b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Institute, die für die unter eine anerkennungsfähige Netting-Rahmenvereinbarung für 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen fallenden 

Risikopositionen den ‚vollständig angepassten Risikopositionswert‘ (E*) berechnen, 

berechnen die anzuwendenden Volatilitätsanpassungen anhand des auf aufsichtlichen 

Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatzes, der in den Artikeln 223 

bis 227 für die umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 

festgelegt ist.“  

c) Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) sie wenden den für eine bestimmte Wertpapiergruppe oder für eine bestimmte Art 

von Waren angemessenen Wert der Volatilitätsanpassung oder gegebenenfalls 

absoluten Wert der Volatilitätsanpassung auf den absoluten Wert der positiven oder 

negativen Nettoposition bei den Wertpapieren in dieser Wertpapiergruppe oder auf 

die zu dieser Art von Waren gehörenden Waren an;“  
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d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Institute berechnen E* gemäß folgender Formel:

Dabei gilt:

i = der Index, der alle unter die Vereinbarung fallenden einzelnen Wertpapiere, 

Waren oder Barmittelositionen bezeichnet, die das Institut an die Gegenpartei 

verliehen oder bei gleichzeitiger Vereinbarung zum Rückkauf veräußert oder bei 

dieser hinterlegt hat;

j = der Index, der alle unter die Vereinbarung fallenden einzelnen Wertpapiere, 

Waren oder Barmittelpositionen bezeichnet, die das Institut geliehen oder bei 

gleichzeitiger Vereinbarung zum Rückverkauf angekauft hat oder hält;

k = der Index, der alle einzelnen Währungen bezeichnet, auf die die unter die 

Vereinbarung fallenden Wertpapiere, Waren oder Barmittelpositionen lauten;
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= der Risikopositionswert eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Ware 

oder einer bestimmten Barmittelposition i, das bzw. die im Rahmen der 

Vereinbarung an die Gegenpartei verliehen oder bei gleichzeitiger Vereinbarung zum 

Rückkauf veräußert oder bei dieser hinterlegt wurde, der bei fehlender Besicherung 

zur Anwendung käme, wenn Institute die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß 

Kapitel 2 bzw. 3 berechnen;

= der Wert eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Ware oder einer 

bestimmten Barmittelposition j, die bzw. das das Institut im Rahmen der 

Vereinbarung geliehen oder bei gleichzeitiger Vereinbarung zum Rückverkauf 

angekauft hat oder hält;

= die gemäß Absatz 2 Buchstabe b berechnete (positive oder negative) 

Nettoposition in einer bestimmten Währung k, die nicht die Verrechnungswährung 

der Vereinbarung ist;

= die Volatilitätsanpassung für das Wechselkursrisiko bei der Währung k;
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= die Nettorisikoposition der Vereinbarung, die wie folgt berechnet wird:

Dabei gilt:

l = der Index, der alle einzelnen Gruppen derselben Wertpapiere und alle einzelnen 

Arten derselben Waren, die unter die Vereinbarung fallen, bezeichnet;

= die gemäß Absatz 2 Buchstabe a berechnete (positive oder negative) 

Nettoposition in einer bestimmten Wertpapiergruppe l oder einer bestimmten Art von 

Waren l im Rahmen der Vereinbarung;

= die gemäß Absatz 2 Buchstabe c ermittelte einer bestimmten 

Wertpapiergruppe l oder einer bestimmten Art von Waren l angemessene 

Volatilitätsanpassung; das Vorzeichen von wird wie folgt bestimmt:

a) Das Vorzeichen ist positiv, wenn die Wertpapiergruppe l in ähnlicher Weise 

verliehen, bei gleichzeitiger Vereinbarung zum Rückkauf veräußert oder 

übertragen wird wie bei einem Wertpapierverleihgeschäft oder einer 

Rückkaufsvereinbarung;
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b) das Vorzeichen ist negativ, wenn die Wertpapiergruppe l in ähnlicher Weise 

geliehen, bei gleichzeitiger Vereinbarung zum Rückverkauf angekauft oder 

übertragen wird wie bei einem Wertpapierleihgeschäft oder einer umgekehrten 

Rückkaufsvereinbarung;

N = die Gesamtzahl verschiedener Gruppen derselben Wertpapiere und 

verschiedener Arten derselben Waren im Rahmen der Vereinbarung; für die Zwecke 

dieser Berechnung werden diejenigen Gruppen und Arten , bei denen 

weniger als ist, ausgenommen;

= die Bruttorisikoposition der Vereinbarung, die wie folgt berechnet wird:

.“
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127. Artikel 221 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und 

erwarteten  Verlustbeträge bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften oder anderen 

Kapitalmarkttransaktionen außer Derivatgeschäften, die unter eine 

anerkennungsfähige Netting-Rahmenvereinbarung fallen, welche die in Kapitel 6 

Abschnitt 7 festgelegten Anforderungen erfüllt, darf ein Institut, das die in Absatz 2 

festgelegten Bedingungen erfüllt, den vollständig angepassten Risikopositionswert 

(E*) der Vereinbarung anhand des auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes 

berechnen. 

(2) Ein Institut darf den auf einem internen Modell beruhenden Ansatz verwenden, wenn 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Institut verwendet diesen Ansatz nur bei Risikopositionen, bei denen die 

risikogewichteten Positionsbeträge gemäß dem in Kapitel 3 festgelegten IRB-

Ansatz berechnet werden; 

b) das Institut hat von der für es zuständigen Behörde die Erlaubnis zur 

Verwendung dieses Ansatzes erhalten. 
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(3) Verwendet ein Institut einen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz, so tut es 

dies für alle Gegenparteien und Wertpapiere, mit Ausnahme unwesentlicher 

Portfolios, bei denen es den in Artikel 220 festgelegten auf aufsichtlichen Vorgaben 

für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatz verwenden kann.“  

b) Absatz 8 wird gestrichen. 

128. Artikel 222 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Den durch den Marktwert der anerkennungsfähigen Sicherheit gedeckten Teilen der 

Risikopositionswerte weisen die Institute das Risikogewicht zu, das sie nach Kapitel 2 

ansetzen würden, wenn das kreditgebende Institut eine direkte Risikoposition aus dem 

Sicherungsinstrument hätte. Der Risikopositionswert eines in Anhang I genannten 

außerbilanziellen Postens wird zu diesem Zweck nicht mit dem in Artikel 111 Absatz 2 

genannten Risikopositionswert, sondern mit 100 % seines Werts angesetzt.“  

129. Artikel 223 wird wie folgt geändert: 

a) ▌Absatz 4 ▌ erhält folgende Fassung:  

„(4) Für die Berechnung von E in Absatz 3 gilt Folgendes: 
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a) Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz 

berechnen, setzen den Risikopositionswert eines in Anhang I genannten 

außerbilanziellen Postens nicht mit dem in Artikel 111 Absatz 2 genannten 

Risikopositionswert, sondern mit 100 % seines Werts an; 

b) bei außerbilanziellen Posten außer Derivaten, die im Rahmen des IRB-

Ansatzes behandelt werden, berechnen Institute ihre Risikopositionswerte, 

indem sie anstelle der in Artikel 166 Absätze 8, 8a und 8b vorgesehenen SA-

CCF oder IRB-CCF einen CCF von 100 % verwenden.“  

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Institute berechnen Volatilitätsanpassungen anhand des in den Artikeln 224 bis 227 

genannten auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden 

Ansatzes.“ 
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130. Artikel 224 Absatz 1 Tabellen 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

„Tabelle 1 

Bonitätsst
ufe, der 

die 
Bonitätsb
eurteilung 

der 
Schuldver
schreibun

g 
entspricht 

Restl
aufze
it (m) 

in 
Jahre

n 

Volatilitätsanpassungen für 
Schuldverschreibungen durch 
Rechtsträger nach Artikel 197 

Absatz 1 Buchstabe b 

Volatilitätsanpassungen für 
Schuldverschreibungen durch 
Rechtsträger nach Artikel 197 
Absatz 1 Buchstaben c und d 

Volatilitätsanpassungen für 
Verbriefungspositionen, die die in 
Artikel 197 Absatz 1 Buchstabe h 

festgelegten Kriterien erfüllen 

  20-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

10-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

5-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

20-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

10-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

5-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

20-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

10-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

5-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

1 m ≤ 1  0.707 0,5 0.354 1.414 1 0.707 2.828 2 1.414 

 1 < m 
≤ 3 

2.828 2 1.414 4.243 3 2.121 11.314 8 5.657 

 3 < m 
≤ 5 

2.828 2 1.414 5.657 4 2.828 11.314 8 5.657 

 5 < m 
≤ 10 

5.657 4 2.828 8.485 6 4.243 22.627 16 11.314 

 m > 
10 

5.657 4 2.828 16.971 12 8.485 22.627 16 11.314 

2-3 m ≤ 1  1.414 1 0.707 2.828 2 1.414 5.657 4 2.828 

 1 < m 
≤ 3 

4.243 3 2.121 5.657 4 2.828 16.971 12 8.485 

 3 < m 
≤ 5 

4.243 3 2.121 8.485 6 4.243 16.971 12 8.485 

 5 < m 
≤ 10 

8.485 6 4.243 16.971 12 8.485 33.941 24 16.971 

 m > 
10 

8.485 6 4.243 28.284 20 14.142 33.941 24 16.971 

4 alle 21.213 15 10.607 entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt 
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Tabelle 2 

Bonitätsst
ufe, der 

die 
Bonitätsb
eurteilung 

einer 
kurzfristi

gen 
Schuldver
schreibun

g 
entspricht 

Restl
aufze
it (m) 

in 
Jahre

n 

Volatilitätsanpassungen für 
Schuldverschreibungen durch 
Rechtsträger nach Artikel 197 

Absatz 1 Buchstabe b mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

Volatilitätsanpassungen für 
Schuldverschreibungen durch 
Rechtsträger nach Artikel 197 

Absatz 1 Buchstaben c und d mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

Volatilitätsanpassungen für 
Verbriefungspositionen, die die in 
Artikel 197 Absatz 1 Buchstabe h 
festgelegten Kriterien erfüllen, mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

  20-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

10-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

5-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

20-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

10-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

5-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

20-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

10-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

5-tägiger 
Verwertu
ngszeitrau

m (%) 

1  0.707 0,5 0.354 1.414 1 0.707 2.828 2 1.414 

2-3  1.414 1 0.707 2.828 2 1.414 5.657 4 2.828 

Tabelle 3 

Sonstige Sicherheiten oder Risikopositionsarten 

 20-tägiger 
Verwertungszeitraum 

(%) 

10-tägiger 
Verwertungszeitraum 

(%) 

5-tägiger 
Verwertungszeitraum 

(%) 

Hauptindex-Aktien, 
Hauptindex-
Wandelschuldverschreibungen 

28.284 20 14.142 

Andere an einer anerkannten 
Börse gehandelte Aktien oder 
Wandelschuldverschreibungen 

42.426 30 21.213 

Bargeld 0 0 0 

Goldbarren 28.284 20 14.142 
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Tabelle 4 

Volatilitätsanpassung für Währungsinkongruenzen (Hfx) 

20-tägiger 
Verwertungszeitraum (%) 

10-tägiger 
Verwertungszeitraum 

(%) 

5-tägiger 
Verwertungszeitraum 

(%) 

11.314 8 5.657 

“ 
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131. Artikel 225 wird aufgehoben.

132. Artikel 226 erhält folgende Fassung:

„Artikel 226 

Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur 

Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten

Die in Artikel 224 festgelegten Volatilitätsanpassungen werden von Instituten im Fall einer 

täglichen Neubewertung angewandt. Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so 

wenden Institute größere Volatilitätsanpassungen an. Diese werden von Instituten anhand 

folgender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung 

basierenden Volatilitätsanpassungen berechnet:
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Dabei gilt:

H = die anzuwendende Volatilitätsanpassung;

= die Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung;

= die tatsächliche Zahl der Geschäftstage zwischen Neubewertungen;

= der Verwertungszeitraum für die betreffende Geschäftsart.“

133. Artikel 227 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Institute, die den in Artikel 224 genannten auf aufsichtlichen Vorgaben für 

Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatz verwenden, dürfen bei Pensionsgeschäften und 

Wertpapierverleih- oder -leihgeschäften anstatt der gemäß den Artikeln 224und 226 

berechneten Volatilitätsanpassungen eine Volatilitätsanpassung von 0 % anwenden, sofern 

die in Absatz 2 Buchstaben a bis h dieses Artikels festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Institute, die den in Artikel 221 festgelegten auf einem internen Modell beruhenden Ansatz 

verwenden, machen von der in diesem Artikel festgelegten Behandlung keinen Gebrauch.“
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134. Artikel 228 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 228 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die im Rahmen 

des Standardansatzes behandelt werden, bei der umfassenden Methode zur 

Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 

Im Rahmen des Standardansatzes verwenden Institute für die Zwecke des Artikels 113 

als Risikopositionswert den nach Artikel 223 Absatz 5 berechneten Wert E*. Bei den in 

Anhang I genannten außerbilanziellen Posten legen die Institute E* als den Wert 

zugrunde, auf den die in Artikel 111 Absatz 2 genannten Prozentsätze angewandt 

werden, um den Risikopositionswert zu ermitteln.“  

135. Artikel 229 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Bewertungsgrundsätze für anerkennungsfähige Sicherheiten außer Finanzsicherheiten“  
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b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bei der Bewertung von Immobilien müssen alle folgenden Anforderungen erfüllt 

sein: 

a) Der Wert wird unabhängig vom Prozess des Instituts für Hypothekenerwerb, 

Kreditbearbeitung und Kreditvergabeentscheidung von einem unabhängigen 

Sachverständigen geschätzt, der über die zur Durchführung einer solchen 

Bewertung erforderlichen Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen 

verfügt; 

b) der Wert wird anhand vorsichtiger konservativer Bewertungskriterien 

geschätzt, die alle folgenden Anforderungen erfüllen: 

i) Erwartete Preissteigerungen werden nicht in den Wert miteinbezogen; 

ii) der Wert wird angepasst, um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass 

der aktuelle Marktwert deutlich über dem Wert liegt, der über die 

Laufzeit des Darlehens nachhaltig erzielbar wäre; 

c) der Wert wird transparent und klar dokumentiert;  

d) der Wert liegt nicht über dem Marktwert der Immobilie, falls dieser 

bestimmbar ist; 

▌  
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e) wird die Immobilie neu bewertet, so darf der Immobilienwert nicht über dem 

Durchschnittswert, der in den vorangegangenen sechs (bei 

Wohnimmobilien) bzw. acht Jahren (bei Gewerbeimmobilien) für diese oder 

eine vergleichbare Immobilie ermittelt wurde, oder dem Wert bei Entstehung 

liegen, je nachdem, welcher Wert höher ist. 

Für die Berechnung des Durchschnittswerts verwenden Institute den Durchschnitt 

der in regelmäßigen Abständen verzeichneten Immobilienwerte, wobei der 

Referenzzeitraum mindestens drei Datenpunkte umfasst.  

Für die Berechnung des Durchschnittswerts dürfen Institute die Ergebnisse der 

gemäß Artikel 208 Absatz 3 durchgeführten Überwachung der Immobilienwerte 

verwenden. Der Immobilienwert darf diesen Durchschnittswert oder den Wert bei 

Entstehung, sofern anwendbar, überschreiten, falls Änderungen an der Immobilie 

vorgenommen werden, die ihren Wert eindeutig erhöhen, etwa Verbesserungen der 

Energieeffizienz oder Verbesserungen bei der Resilienz, dem Schutz und der 

Anpassungsfähigkeit hinsichtlich physischer Risiken des Gebäudes oder der 

Wohneinheit. Der Immobilienwert darf nicht neu bewertet werden, wenn Institute 

nicht über ausreichende Daten für die Berechnung des Durchschnittswerts 

verfügen, es sei denn, die Wertsteigerung beruht auf Veränderungen, die ihren 

Wert eindeutig steigern. 
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Bei der Bewertung der Immobilie wird etwaigen vorrangigen Ansprüchen auf die 

Immobilie Rechnung getragen, es sei denn, ein vorrangiger Anspruch wird bei der 

Berechnung des Bruttorisikopositionsbetrags nach Artikel 124 Absatz 6 oder bei 

der Verringerung des Betrags von 55 % des Immobilienwerts nach Artikel 125 

Absatz 1 oder Artikel 126 Absatz 1 berücksichtigt, und sie spiegelt gegebenenfalls 

die Ergebnisse der nach Artikel 208 Absatz 3 vorgeschriebenen Überwachung 

wider.“  

c) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Kriterien und Faktoren festgelegt werden, die bei der Bewertung des Begriffs 

‚vergleichbare Immobilie‘ nach Absatz 1 Buchstabe e zu berücksichtigen sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [36 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“  
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136. Artikel 230 erhält folgende Fassung:

„Artikel 230 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für eine 

Risikoposition mit anerkennungsfähiger Besicherung mit Sicherheitsleistung im Rahmen des 

IRB-Ansatzes

1. Im Rahmen des IRB-Ansatzes, außer für die unter Artikel 220 fallenden Risikopositionen, 

verwenden Institute zur Anerkennung einer anerkennungsfähigen Besicherung mit 

Sicherheitsleistung nach diesem Kapitel die effektive LGD (LGD*) für die Zwecke des 

Kapitels 3 als LGD. Institute berechnen LGD* wie folgt:

Dabei gilt:

E = der Risikopositionswert vor Berücksichtigung der Auswirkung der Besicherung mit 

Sicherheitsleistung; ist eine Risikoposition durch eine anerkennungsfähige 

Finanzsicherheit gemäß diesem Kapitel besichert, so wird dieser Betrag gemäß Artikel 223 

Absatz 3 berechnet; bei Verleihung oder Hinterlegung von Wertpapieren muss dieser 

Betrag gleich dem Betrag der verliehenen Barmittel oder der verliehenen oder hinterlegten 

Wertpapiere sein; bei verliehenen oder hinterlegten Wertpapieren wird der 

Risikopositionswert durch Anwendung der Volatilitätsanpassung (HE) gemäß den 

Artikeln 223 bis 227 heraufgesetzt;
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ES = der Marktwert der Besicherung mit Sicherheitsleistung, der sich ergibt, nachdem die 

auf diese Art von Besicherung mit Sicherheitsleistung anwendbare Volatilitätsanpassung 

(HC) und die Volatilitätsanpassung für Währungsinkongruenzen (Hfx) zwischen der 

Risikoposition und der Besicherung mit Sicherheitsleistung gemäß den Absätzen 2 und 3 

angewandt wurde; für ES gilt folgende Obergrenze: E·(1+HE); 

EU = E·(1+HE) - ES; 

LGDU = die LGD, die für eine unbesicherte Risikoposition nach Artikel 161 Absatz 1 

anzuwenden ist; 

LGDS = die LGD, die für Risikopositionen, die durch die bei dem Geschäft verwendete Art 

anerkennungsfähiger FCP besichert sind, nach Maßgabe des Absatzes 2 Tabelle 1 

anzuwenden ist. 

2. In Tabelle 1 werden die LGDS und Hc -Werte angegeben, die in der in Absatz 1 

festgelegten Formel anzuwenden sind. 

Tabelle 1 

Art der FCP LGDS Volatilitätsanpassung (Hc) 

Finanzsicherheiten 0 % Volatilitätsanpassung Hc gemäß den Artikeln 224 
bis 227 

Forderungen 20 % 40 % 

Wohn- und 
Gewerbeimmobilien 

20 % 40 % 

Sonstige 
Sachsicherheiten 

25 % 40 % 

Nicht 
anerkennungsfähige 
FCP 

Entfällt 100 % 
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3. Lautet eine anerkennungsfähige Besicherung mit Sicherheitsleistung auf eine andere 

Währung als die Risikoposition, so entspricht die Volatilitätsanpassung für 

Währungsinkongruenzen (Hfx) derjenigen nach den Artikeln 224 bis 227. 

4. Alternativ zu der in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels festgelegten Behandlung und 

vorbehaltlich des Artikels 124 Absatz 9 dürfen Institute dem Teil der Risikoposition, der 

innerhalb der in Artikel 125 Absatz 1 Unterabsatz 1 bzw. Artikel 126 Absatz 1 Unterabsatz 

1 festgelegten Grenzen in voller Höhe durch Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien 

im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats besichert ist, ein Risikogewicht von 50 % zuweisen, 

wenn alle in Artikel 199 Absatz 3 oder 4 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

5. Zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für 

unter Artikel 220 fallende IRB-Risikopositionen verwenden Institute E* gemäß 

Artikel 220 Absatz 4 und verwenden die LGD für unbesicherte Risikopositionen nach 

Artikel 161 Absatz 1 Buchstaben a, aa und b.“  
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137. Artikel 231 erhält folgende Fassung:

„Artikel 231

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei Pools aus 

anerkennungsfähigen Besicherungen mit Sicherheitsleistung für eine im Rahmen des IRB-

Ansatzes behandelte Risikoposition

Institute, die verschiedene Arten der Besicherung mit Sicherheitsleistung erhalten haben, dürfen 

auf Risikopositionen, die im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt werden, die in Artikel 230 

festgelegte Formel nacheinander auf jede einzelne Art von Sicherheit anwenden. Zu diesem 

Zweck setzen diese Institute jedes Mal, nachdem sie eine einzelne Art von FCP anerkannt haben, 

den Restwert der unbesicherten Risikoposition (EU) um den angepassten Wert der in diesem 

Schritt anerkannten Sicherheit (ES) herab. Gemäß Artikel 230 Absatz 1 ist der Gesamtwert von 

ES über alle Arten der Besicherung mit Sicherheitsleistung hinweg beim Wert von E·(1+HE) zu 

kappen, woraus sich folgende Formel ergibt:

Dabei gilt:

LGDS,i = die LGD, die nach Maßgabe des Artikels 230 Absatz 2 für die FCP i anzuwenden ist;

ES,i = der Marktwert der FCP i, der sich ergibt, nachdem die auf die Art von FCP 

anwendbare Volatilitätsanpassung (Hc) gemäß Artikel 230 Absatz 2 angewandt wurde.“
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138. Artikel 232 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Sind die in Artikel 212 Absatz 1 festgelegten Bedingungen erfüllt, so können Bareinlagen 

bei einem Drittinstitut oder von diesem verwahrte bargeldnahe Instrumente, die nicht im 

Rahmen eines Depotvertrags verwahrt werden und an das kreditgebende Institut verpfändet 

wurden, wie eine Garantie dieses Drittinstituts behandelt werden.“ 

b)  In Absatz 3 wird der folgende Buchstabe eingefügt: 

„ba) ein Risikogewicht von 52,5 %, wenn der vorrangigen unbesicherten Risikoposition gegenüber 

dem Lebensversicherer ein Risikogewicht von 75 % zugeordnet wird,“  

139. Artikel 233 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bei Volatilitätsanpassungen für Währungsinkongruenzen legen Institute unter der 

Annahme einer täglichen Neubewertung einen Verwertungszeitraum von zehn Geschäftstagen 

zugrunde und berechnen diese Anpassungen auf der Grundlage der auf aufsichtlichen 

Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatz nach Artikel 224. Institute skalieren 

die Volatilitätsanpassungen gemäß Artikel 226 herauf.“  

140. Artikel 235 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, 

wenn die garantierte Risikoposition gemäß dem Standardansatz behandelt wird“ 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die Zwecke des Artikels 113 Absatz 3 berechnen Institute die risikogewichteten 

Positionsbeträge für Risikopositionen, für die eine Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung besteht und auf die diese Institute den Standardansatz anwenden, 

unabhängig davon, wie sie vergleichbare direkte Risikopositionen gegenüber dem 

Sicherungsgeber behandeln, gemäß folgender Formel: 

max{0, E - GA} · r + GA · g 

Dabei gilt: 

E = der gemäß Artikel 111 berechnete Risikopositionswert; der Risikopositionswert 

eines in Anhang I aufgeführten außerbilanziellen Postens wird zu diesem Zweck 
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nicht mit dem in Artikel 111 Absatz 2 genannten Risikopositionswert, sondern mit 

100 % seines Wertes angesetzt; 

GA = der gemäß Artikel 233 Absatz 3 berechnete an das Fremdwährungsrisiko 

angepasste Betrag der Absicherung (G*), der nach Maßgabe des Abschnitts 5 an 

etwaige Laufzeitinkongruenzen angepasst wird; 

r = das Risikogewicht von Risikopositionen gegenüber dem Schuldner nach 

Maßgabe des Kapitels 2; 

g = das Risikogewicht, das für eine direkte Risikoposition gegenüber dem 

Sicherungsgeber anzuwenden ist, nach Maßgabe des Kapitels 2.“ 

www.parlament.gv.at



  

 351 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Institute dürfen die in Artikel 114 Absätze 4 und 7 festgelegte günstigere 

Behandlung auf Risikopositionen oder Teile von Risikopositionen ausweiten, für die 

eine Garantie des Zentralstaats oder der Zentralbank besteht, und diese behandeln 

wie direkte Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat oder der Zentralbank, 

sofern die in Artikel 114 Absatz 4 bzw. 7 festgelegten Bedingungen für diese 

direkten Risikopositionen erfüllt sind.“ 

141. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 235a 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen 

des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes 

behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber 

im Rahmen des Standardansatzes behandelt wird 
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(1) Bei Risikopositionen mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung, auf die ein Institut den in 

Kapitel 3 festgelegten IRB-Ansatz anwendet, berechnen Institute im Fall, dass 

vergleichbare direkte Risikopositionen gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des 

Standardansatzes behandelt werden, die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß 

folgender Formel: 

max{0, E - GA} · r + GA · g 

Dabei gilt: 

E = der gemäß Kapitel 3 Abschnitt 5 bestimmte Risikopositionswert; zu diesem Zweck 

berechnen Institute den Risikopositionswert außerbilanzieller Posten außer Derivaten, die 

im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt werden, indem sie anstatt der in Artikel 166 

Absätze 8, 8a und 8b vorgesehenen SA-CCF oder IRB-CCF einen CCF von 100 % 

verwenden; 

GA = der gemäß Artikel 233 Absatz 3 berechnete an das Fremdwährungsrisiko angepasste 

Betrag der Absicherung (G*), der nach Maßgabe des ▌Abschnitts 5 dieses Kapitels an 

etwaige Laufzeitinkongruenzen angepasst wird; 

r = das Risikogewicht von Risikopositionen gegenüber dem Schuldner nach Maßgabe des 

Kapitels 3; 

g = das Risikogewicht, das für eine direkte Risikoposition gegenüber dem 

Sicherungsgeber anzuwenden ist, nach Maßgabe des Kapitels 2. 
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(2) Ist der Betrag der Absicherung (GA) geringer als der Risikopositionswert (E), so dürfen 

Institute die in Absatz 1 genannte Formel nur anwenden, wenn die abgesicherten und nicht 

abgesicherten Teile der Risikoposition gleichrangig sind. 

(3) Institute dürfen die in Artikel 114 Absätze 4 und 7 festgelegte günstigere Behandlung auf 

Risikopositionen oder Teile von Risikopositionen ausweiten, für die eine Garantie des 

Zentralstaats oder der Zentralbank besteht, und diese behandeln wie direkte 

Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat oder der Zentralbank, sofern die in 

Artikel 114 Absatz 4 bzw. 7 festgelegten Bedingungen für diese direkten Risikopositionen 

erfüllt sind. 

(4) Der erwartete Verlustbetrag für den abgesicherten Teil des Risikopositionswerts muss 

gleich Null sein. 

(5) Institute verwenden für einen etwaigen unbesicherten Teil des Risikopositionswerts (E) das 

Risikogewicht der zugrunde liegenden Risikoposition und den für diese erwarteten Verlust. 

Für die in Artikel 159 festgelegte Berechnung weisen Institute etwaige allgemeine oder 

spezifische Kreditrisikoanpassungen oder zusätzliche Bewertungsanpassungen gemäß 

Artikel 34 in Bezug auf die  Anlagebuchtätigkeiten des Instituts oder andere mit der 

Risikoposition verknüpfte Herabsetzungen der Eigenmittel, bei denen es sich nicht um die 

gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m vorgenommenen Abzüge handelt, dem 

unbesicherten Teil des Risikopositionswerts zu.“ 
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142. Artikel 236 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 236 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen 

des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes 

ohne Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte 

Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird 

(1) Bei einer Risikoposition mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung, auf die ein 

Institut den in Kapitel 3 festgelegten IRB-Ansatz anwendet, dabei aber keine eigenen 

Schätzungen der LGD verwendet, bestimmt das Institut im Fall, dass vergleichbare 

direkte Risikopositionen gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des in Kapitel 

3 festgelegten IRB-Ansatzes behandelt werden, den besicherten Teil der 

Risikoposition als Risikopositionswert (E) oder – falls niedriger – als den 

angepassten Wert der Absicherung ohne Sicherheitsleistung (GA). 
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(1a) Wenden Institute den IRB-Ansatz auf vergleichbare direkte Risikopositionen 

gegenüber dem Sicherungsgeber unter Verwendung eigener PD-Schätzungen an, so 

berechnen sie den risikogewichteten Positionsbetrag und erwarteten Verlustbetrag 

für den abgesicherten Teil des Risikopositionswerts gemäß Absatz 1b des 

vorliegenden Artikels anhand der PD des Sicherungsgebers und der in Artikel 161 

Absatz 1 genannten LGD, die bei einer vergleichbaren direkten Risikoposition 

gegenüber dem Sicherungsgeber zur Anwendung käme. Bei nachrangigen 

Risikopositionen und einer nicht nachrangigen Absicherung ohne Sicherheitsleistung 

wenden Institute als LGD für den abgesicherten Teil des Risikopositionswerts die 

LGD vorrangiger Forderungen an und die Institute dürfen etwaige Besicherungen 

mit Sicherheitsleistung, welche die Absicherung ohne Sicherheitsleistung sichern, 

gemäß diesem Kapitel anrechnen.    

(1b) Institute berechnen das Risikogewicht und den erwarteten Verlust für den 

abgesicherten Teil der zugrunde liegenden Risikoposition unter Verwendung der PD, 

der in Absatz 1a des vorliegenden Artikels genannten LGD und der gleichen 

Risikogewichtsfunktion, die bei einer vergleichbaren direkten Risikoposition 

gegenüber dem Sicherungsgeber verwendet würde, und verwenden gegebenenfalls 

die gemäß Artikel 162 berechnete Laufzeit (M) der zugrunde liegenden 

Risikoposition. 
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(1c) Institute, die den IRB-Ansatz auf vergleichbare direkte Risikopositionen gegenüber 

dem Sicherungsgeber anhand der in Artikel 153 Absatz 5 vorgesehenen Methode 

anwenden, verwenden als Risikogewicht und erwarteten Verlust für den besicherten 

Teil der Risikoposition die in Artikel 153 Absatz 5 und Artikel 158 Absatz 6 

vorgesehenen Werte. 

(1d) Unbeschadet des Absatzes 1c des vorliegenden Artikels berechnen Institute, die den 

IRB-Ansatz auf garantierte Risikopositionen anhand der in Artikel 153 Absatz 5 

vorgesehenen Methode anwenden, gemäß Absatz 1b des vorliegenden Artikels das 

Risikogewicht und den erwarteten Verlust für den abgesicherten Teil der 

Risikoposition anhand der PD, der LGD, die bei einer vergleichbaren direkten 

Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber zur Anwendung käme, nach 

Artikel 161 Absatz 1 und der gleichen Risikogewichtsfunktion, die bei einer 

vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber verwendet 

würde, und verwenden gegebenenfalls die gemäß Artikel 162 berechnete Laufzeit 

(M) der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei nachrangigen Risikopositionen und 

einer nicht nachrangigen Absicherung ohne Sicherheitsleistung wenden Institute als 

LGD für den abgesicherten Teil des Risikopositionswerts die LGD vorrangiger 

Forderungen an und die Institute dürfen etwaige Besicherungen mit 

Sicherheitsleistung, welche die Absicherung ohne Sicherheitsleistung sichern, gemäß 

diesem Kapitel anrechnen. 
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  (2) Institute verwenden für einen etwaigen unbesicherten Teil des Risikopositionswerts 

(E) das Risikogewicht der zugrunde liegenden Risikoposition und den für diese 

erwarteten Verlust. Für die in Artikel 159 festgelegte Berechnung weisen Institute 

etwaige allgemeine oder spezifische Kreditrisikoanpassungen oder zusätzliche 

Bewertungsanpassungen gemäß Artikel 34 in Bezug auf die Anlagebuchtätigkeiten 

des Instituts oder andere mit der Risikoposition verknüpfte Herabsetzungen der 

Eigenmittel, bei denen es sich nicht um die gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m 

vorgenommenen Abzüge handelt, dem unbesicherten Teil des Risikopositionswerts 

zu. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels ist (GA) der nach Artikel 233 Absatz 3 an das 

Fremdwährungsrisiko angepasste Betrag der Absicherung (G*), der nach Maßgabe 

des Abschnitts 5 des vorliegenden Kapitels an etwaige Laufzeitinkongruenzen 

angepasst wird. Der Risikopositionswert (E) ist der gemäß Kapitel 3 Abschnitt 5 

bestimmte Risikopositionswert. Institute berechnen den Risikopositionswert 

außerbilanzieller Posten außer Derivaten, die im Rahmen des IRB-Ansatzes 

behandelt werden, indem sie anstatt der in Artikel 166 Absätze 8, 8a und 8b 

vorgesehenen SA-CCF oder IRB-CCF einen CCF von 100 % verwenden.“ 

143. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 236a 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen 

des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes 

unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte 

Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird 
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(1) Bei einer Risikoposition mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung, auf die ein Institut 

unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD den in Kapitel 3 festgelegten IRB-

Ansatz anwendet, bestimmt das Institut im Fall, dass vergleichbare direkte 

Risikopositionen gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des in Kapitel 3 festgelegten 

IRB-Ansatzes behandelt werden, ohne jedoch seine eigenen Schätzungen der LGD zu 

verwenden, den besicherten Teil der Risikoposition als Risikopositionswert (E) oder – falls 

niedriger – als den angepassten Wert der Absicherung ohne Sicherheitsleistung (GA), 

berechnet gemäß Artikel 235a Absatz 1. Das Institut berechnet den risikogewichteten 

Positionsbetrag und den Erwarteten Verlustbetrag für den abgesicherten Teil des 

Risikopositionswerts anhand der PD, der LGD und der gleichen Risikogewichtsfunktion, 

die bei einer vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber 

verwendet würde, gegebenenfalls unter Verwendung der gemäß Artikel 162 berechneten 

Laufzeit (M) der zugrunde liegenden Risikoposition.  

(2) Institute, die den in Kapitel 3 festgelegten IRB-Ansatz anwenden, bei vergleichbaren 

direkten Risikopositionen gegenüber dem Sicherungsgeber aber keine eigenen 

Schätzungen der LGD verwenden, bestimmen die LGD gemäß Artikel 161 Absatz 1. Bei 

nachrangigen Risikopositionen und einer nicht nachrangigen Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung wenden Institute als LGD für den abgesicherten Teil des 

Risikopositionswerts die LGD vorrangiger Forderungen an und die Institute dürfen etwaige 

Besicherungen mit Sicherheitsleistung, welche die Absicherung ohne Sicherheitsleistung 

sichern, gemäß diesem Kapitel anrechnen. 
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(3) Institute, die den in Artikel 3 festgelegten IRB-Ansatz anwenden und für vergleichbare 

direkte Risikopositionen gegenüber dem Sicherungsgeber eigene Schätzungen der LGD 

verwenden, berechnen das Risikogewicht und den erwarteten Verlust für den abgesicherten 

Teil der zugrunde liegenden Risikoposition anhand der PD, der LGD und der gleichen 

Risikogewichtsfunktion, die bei einer vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber 

dem Sicherungsgeber verwendet würde, und verwenden gegebenenfalls die gemäß 

Artikel 162 berechnete Laufzeit (M) der zugrunde liegenden Risikoposition. 

(4) Institute, die den IRB-Ansatz auf vergleichbare direkte Risikopositionen gegenüber dem 

Sicherungsgeber anhand der in Artikel 153 Absatz 5 vorgesehenen Methode anwenden, 

verwenden als Risikogewicht und erwarteten Verlust für den besicherten Teil der 

Risikoposition die in Artikel 153 Absatz 5 und Artikel 158 Absatz 6 vorgesehenen Werte. 

(5) Institute verwenden für einen etwaigen unbesicherten Teil des Risikopositionswerts (E) das 

Risikogewicht der zugrunde liegenden Risikoposition und den für diese erwarteten Verlust. 

Für die in Artikel 159 festgelegte Berechnung weisen Institute etwaige allgemeine oder 

spezifische Kreditrisikoanpassungen oder zusätzliche Bewertungsanpassungen gemäß 

Artikel 34 in Bezug auf die Anlagebuchtätigkeiten des Instituts oder andere mit der 

Risikoposition verknüpfte Herabsetzungen der Eigenmittel, bei denen es sich nicht um die 

gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m vorgenommenen Abzüge handelt, dem 

unbesicherten Teil des Risikopositionswerts zu.“ 
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144. Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 6 wird aufgehoben. 

145. In Artikel 252 Buchstabe b erhält die Definition von RW* folgende Fassung: 

„RW* = den risikogewichteten Positionsbeträgen für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 4 

Buchstabe a,“ 

146. ▌Artikel 273 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Institute berechnen den Risikopositionswert der in Anhang II aufgeführten Geschäfte 

und von Kreditderivaten, mit Ausnahme der in den Absätzen 3 und 5 des 

vorliegenden Artikels genannten Kreditderivate, auf der Grundlage einer der in 

den Abschnitten 3 bis 6 festgelegten Methoden gemäß diesem Artikel.“ 

b) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) gemäß Artikel 183, falls eine Erlaubnis gemäß Artikel 143 erteilt wurde.“ 

147. Artikel 273a Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) der absolute Wert der aggregierten Kaufposition und der absolute Wert der 

aggregierten Verkaufsposition werden addiert;“ 
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b) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 sind die Begriffe Kauf- und Verkaufsposition wie 

in Artikel 94 Absatz 3 festgelegt zu verstehen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 entspricht der Wert der aggregierten Kauf- bzw. 

Verkaufsposition der Summe der Werte der einzelnen Kauf- bzw. Verkaufspositionen, 

die gemäß Buchstabe c in die Berechnung einbezogen wurden.“ 

148. Artikel 273b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Nichteinhaltung der Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur 

Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten und des vereinfachten Ansatzes für 

die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko“ 

b) In Absatz 2 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Institute stellen die Berechnung der Risikopositionswerte ihrer Derivatepositionen gemäß 

Abschnitt 4 oder 5 bzw. die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-

Risiko gemäß Artikel 385 innerhalb von drei Monaten nach Eintreten eines der folgenden 

Ereignisse ein:“ 
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Haben Institute die Berechnung der Risikopositionswerte ihrer Derivatepositionen 

gemäß Abschnitt 4 oder 5 bzw. die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für 

das CVA-Risiko gemäß Artikel 385 eingestellt, so dürfen sie die Berechnung der 

Risikopositionswerte ihrer Derivatepositionen nach Abschnitt 4 oder 5 und der 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß Artikel 385 nur dann wieder 

aufnehmen, wenn sie gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass alle in 

Artikel 273a Absatz 1 oder 2 festgelegten Bedingungen während eines Zeitraums 

von einem Jahr ohne Unterbrechung erfüllt wurden.“ 

149. Artikel 274 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Wenn für denselben Netting-Satz mehrere Nachschussvereinbarungen gelten oder 

derselbe Netting-Satz sowohl Geschäfte mit als auch Geschäfte ohne 

Nachschussvereinbarung enthält, berechnet ein Institut seinen Risikopositionswert 

wie folgt: 

a) Das Institut ermittelt die betroffenen hypothetischen Netting-Teilsätze, die sich 

wie folgt aus den im Netting-Satz enthaltenen Geschäften zusammensetzen: 
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i) Alle Geschäfte, für die eine Nachschussvereinbarung besteht und für die 

gemäß Artikel 285 Absätze 2 bis 5 die gleiche Nachschuss-Risikoperiode 

bestimmt wurde, werden demselben Netting-Teilsatz zugeordnet; 

ii) alle Geschäfte, für die keine Nachschussvereinbarung besteht, werden 

getrennt von den gemäß Ziffer i des vorliegenden Absatzes ermittelten 

Netting-Teilsätzen demselben Netting-Teilsatz zugeordnet; 

b) das Institut berechnet gemäß Artikel 275 Absatz 2 die 

Wiederbeschaffungskosten des Netting-Satzes, berücksichtigt dabei alle in 

diesem Netting-Satz enthaltenen Geschäfte mit oder ohne 

Nachschussvereinbarung und verfährt dabei wie folgt: 

i) Der CMV wird für alle in einem Netting-Satz enthaltenen Geschäfte 

berechnet, ohne Berücksichtigung etwaiger gehaltener oder gestellter 

Sicherheiten, wobei bei der Berechnung des CMV positive und negative 

Marktwerte gegeneinander aufgerechnet werden; 

ii) NICA, VM, TH und gegebenenfalls MTA werden getrennt voneinander 

als Summe aus den gleichen Inputs der einzelnen 

Nachschussvereinbarung des Netting-Satzes berechnet; 
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c) das Institut berechnet die in Artikel 278 genannte potenzielle künftige 

Risikoposition des Netting-Satzes, indem es wie folgt verfährt:

i) Der in Artikel 278 Absatz 1 genannte Multiplikator beruht gemäß 

Buchstabe b des vorliegenden Absatzes auf den CMV-, NICA- bzw. 

VM-Inputs;

ii) wird gemäß Artikel 278 getrennt für jeden unter 

Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten hypothetischen 

Netting-Teilsatz berechnet.“

b) In Absatz 6 werden folgende Unterabsätze angefügt:

„Abweichend von Unterabsatz 1 ersetzen Institute eine digitale Vanilla-Option, deren 

Ausübungspreis gleich K ist, durch die entsprechende Collar-Kombination aus zwei 

veräußerten und angekauften Vanilla-Kauf- oder -Verkaufsoptionen, die die folgenden 

Anforderungen erfüllen:

a) Die beiden Optionen der Collar-Kombination haben

i) den gleichen Fälligkeitstermin und den gleichen Kassa- oder Terminkurs beim 

zugrunde liegenden Instrument wie die digitale Vanilla-Option;

ii) Ausübungspreise von 0,95 K bzw. 1,05 K;
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b) die Collar-Kombination bildet den Auszahlungsbetrag bei der digitalen Vanilla-

Option außerhalb der unter Buchstabe a genannten Spanne zwischen den beiden 

Ausübungspreisen exakt nach. 

Die Standardmethode-Risikoposition der beiden Optionen der in Unterabsatz 2 

genannten Collar-Kombination wird gesondert gemäß Artikel 279 berechnet.“ 

150. Artikel 276 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) der volatilitätsangepasste Wert erhaltener oder hinterlegter Sicherheiten jeglicher Art 

wird gemäß Artikel 223 berechnet;“ 

151. In Artikel 277a Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Absatzes ordnen die 

Institute Geschäfte einem getrennten Hedging-Satz der einschlägigen Risikokategorie nach 

derselben in Absatz 1 festgelegten Hedging-Satzstruktur zu.“ 
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152. Artikel 279a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe a erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„a) Für Kauf- und Verkaufsoptionen, die dem Käufer das Recht geben, ein zugrunde 

liegendes Instrument zu einem oder mehreren bestimmten Daten in der Zukunft zu 

einem positiven Preis zu kaufen oder zu verkaufen, und die nicht den Kategorien 

‚Zinsrisiko‘ oder ‚Warenpositionsrisiko‘ zugeordnet wurden, verwenden Institute 

folgende Formel:“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Formeln, die Institute gemäß internationalen regulatorischen 

Entwicklungen zur Berechnung des Aufsichtsdeltas von Kauf- und 

Verkaufsoptionen der Kategorien ‚Zinsrisiko‘ oder ‚Warenpositionsrisiko‘ 

verwenden, unter Berücksichtigung von Marktbedingungen mit 

möglicherweise negativen Zinssätzen oder Warenpreisen und einer für diese 

Formeln angemessenen aufsichtlichen Volatilität;“ 

ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [zwölf Monate nach dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung].“ 
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153. Artikel 285 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Ist ein Institut nicht zur gemeinsamen Modellierung von Sicherheiten und 

Risikopositionen in der Lage, so setzt es bei seinen Berechnungen der 

Wiederbeschaffungswerte für OTC-Derivate die Auswirkungen keiner anderen 

Sicherheiten als Barsicherheiten, die auf dieselbe Währung lauten wie die 

Risikoposition selbst, an, es sei denn, das Institut nimmt die 

Volatilitätsanpassungen nach dem auf aufsichtlichen Vorgaben beruhenden 

Ansatz gemäß Kapitel 4 vor.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(7a) Ist ein Institut nicht zur gemeinsamen Modellierung von Sicherheiten und 

Risikopositionen in der Lage, so setzt es bei seinen Berechnungen der 

Wiederbeschaffungswerte für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte die 

Auswirkungen keiner anderen Sicherheiten als Barsicherheiten, die auf dieselbe 

Währung lauten wie die Risikoposition selbst, an.“ 

www.parlament.gv.at



  

 368 

154. Artikel 291 Absatz 5 Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) sofern hierbei vorhandene Marktrisikoberechnungen verwendet werden, die zur 

Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko nach Titel IV Kapitel 1a 

Abschnitt 4 oder 5 oder für das Ausfallrisiko bei der Verwendung eines internen Modells 

zur Erfassung von Ausfallrisiken nach Titel IV Kapitel 1b Abschnitt 3 durchgeführt 

wurden und die sich bereits auf eine LGD-Annahme stützen, wird in der Formel eine 

LGD von 100 % verwendet.“ 

155. Teil 3 Titel III erhält folgende Fassung: 

„TITEL III 

EIGENMITTELANFORDERUNG FÜR DAS OPERATIONELLE RISIKO 

KAPITEL 1 

Berechnung der Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko 

Artikel 311a 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Beschlusses bezeichnet der Ausdruck 

1. ‚durch operationelle Risiken bedingtes Ereignis‘ jedes Ereignis, das mit einem 

operationellen Risiko in Verbindung steht und in einem oder mehreren Geschäftsjahren 

einen oder mehrere Verluste verursacht; 

2. ‚aggregierter Bruttoverlust‘ die Summe aller Bruttoverluste in einem oder mehreren 

Geschäftsjahren, die mit demselben durch operationelle Risiken bedingten Ereignis in 

Verbindung stehen; 

3. ‚aggregierter Nettoverlust‘ die Summe aller Nettoverluste in einem oder mehreren 

Geschäftsjahren, die mit demselben durch operationelle Risiken bedingten Ereignis in 

Verbindung stehen; 
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4. ‚gruppierte Verluste‘ alle operationellen Verluste, die durch einen gemeinsamen 

zugrunde liegenden Auslöser oder eine gemeinsame zugrunde liegende Ursache 

verursacht werden und zu einem durch operationelle Risiken bedingten Ereignis 

gruppiert werden könnten.

Artikel 312

Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko

Die Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko ist die gemäß Artikel 313 berechnete 

Geschäftsindikatorkomponente.

Artikel 313

Geschäftsindikatorkomponente

Institute berechnen ihre Geschäftsindikatorkomponente gemäß folgender Formel:

Dabei gilt:

BIC = die Geschäftsindikatorkomponente;

BI = der gemäß Artikel 314 berechnete Geschäftsindikator in Mrd. Euro.
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Artikel 314

Geschäftsindikator

(1) Institute berechnen ihren Geschäftsindikator gemäß folgender Formel:

Dabei gilt:

BI = der Geschäftsindikator in Mrd. Euro;

ILDC = die gemäß Absatz 2 berechnete Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente in 

Mrd. Euro;

SC = die gemäß Absatz 5 berechnete Dienstleistungskomponente in Mrd. Euro;

FC = die gemäß Absatz 6 berechnete Finanzkomponente in Mrd. Euro.
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird die Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente 

gemäß folgender Formel berechnet:

Dabei gilt:

ILDC = die Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente;

IC = die Zinskomponente, bestehend aus den Zinserträgen des Instituts aus allen 

finanziellen Vermögenswerten sowie anderen Zinserträgen, einschließlich Finanzerträgen 

aus Finanzierungsleasingverhältnissen und Erträgen aus Operating-Leasingverhältnissen 

sowie Gewinnen aus Leasingobjekten, abzüglich der Zinsaufwendungen des Instituts für 

alle finanziellen Verbindlichkeiten und anderen Zinsaufwendungen, einschließlich 

Zinsaufwendungen für Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse, 

Abschreibungen und Wertminderungen bei sowie Verlusten aus Operating-

Leasingobjekten, berechnet als jährlicher Durchschnitt der Absolutbeträge der Differenzen

der letzten drei Geschäftsjahren;
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AC = die Aktivakomponente, bestehend aus der Summe der brutto insgesamt ausstehenden 

Darlehen, Kredite, verzinslichen Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen, und 

Leasingobjekte des Instituts, die ausgehend von den Jahresendwerten der jeweiligen 

Geschäftsjahre als jährlicher Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahren berechnet wird; 

DC = die Dividendenkomponente, bestehend aus den Dividendenerträgen des Instituts aus 

Aktienanlagen und Mitteln, die im Abschluss des Instituts nicht konsolidiert werden, 

einschließlich Dividendenerträgen aus nicht konsolidierten Tochterunternehmen, 

assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, berechnet als jährlicher 

Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahren. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 kann ein EU-Mutterinstitut bis zum 31. Dezember 2027 bei 

seiner konsolidierenden Aufsichtsbehörde die Erlaubnis beantragen, für jedes seiner 

spezifischen Tochterinstitute eine separate Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente 

zu berechnen und das Ergebnis dieser Berechnung zu der für die anderen Unternehmen 

der Gruppe auf konsolidierter Basis berechneten Zins-, Leasing- und 

Dividendenkomponente hinzuzufügen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) der Großteil der Geschäftstätigkeit des Tochterinstituts entfällt auf das 

Privatkunden- und/oder Firmenkundengeschäft; 

b) ein erheblicher Teil des Privatkunden- und/oder Firmenkundengeschäfts des 

Tochterinstituts umfasst Darlehen mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit (PD); 

c) die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung bietet eine angemessene Grundlage 

für die Berechnung der Eigenmittelanforderung des EU-Mutterinstituts für das 

operationelle Risiko. 

Sobald die Erlaubnis erteilt wurde, werden die Erlaubnis und ihre Bedingungen von der 

konsolidierenden Aufsichtsbehörde alle zwei Jahre neu bewertet. 
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Die konsolidierende Aufsichtsbehörde setzt die EBA davon in Kenntnis, sobald eine 

solche Erlaubnis erteilt, bestätigt oder widerrufen wurde. 

Bis zum 31. Dezember 2031 erstattet die EBA der Kommission Bericht über die 

Inanspruchnahme und Angemessenheit der in Unterabsatz 1 genannten 

Ausnahmeregelung, wobei sie insbesondere den betreffenden spezifischen 

Geschäftsmodellen und der Angemessenheit der entsprechenden 

Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko Rechnung trägt. Auf der 

Grundlage dieses Berichts und unter gebührender Berücksichtigung der entsprechenden 

vom BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten Standards legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2032 

gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 

(4) Bis zum 31. Dezember 2027 oder bis die konsolidierende Aufsichtsbehörde die Erlaubnis 

gemäß Absatz 3 erteilt, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, kann ein EU-

Mutterinstitut, dem die Erlaubnis erteilt wurde, zur Berechnung seiner 

Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko den alternativen Standardansatz 

auf seine Geschäftsfelder ‚Privatkundengeschäft‘ und ‚Firmenkundengeschäft‘ 

anzuwenden, nach Unterrichtung seiner konsolidierenden Aufsichtsbehörde weiterhin 

den alternativen Standardansatz, wie er in der am ... [ein Tag vor dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] geltenden Fassung der vorliegenden 

Verordnung bestimmt ist, verwenden, um die Eigenmittelanforderung für das 

operationelle Risiko in Bezug auf diese beiden Geschäftsfelder und entsprechend dem 

Geltungsbereich der bestehenden Erlaubnis zu berechnen. 
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(5) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird die Dienstleistungskomponente gemäß folgender 

Formel berechnet:

Dabei gilt:

SC = die Dienstleistungskomponente;

OI = die sonstigen betrieblichen Erträge, d. h. der jährliche Durchschnitt der Erträge des 

Instituts aus gewöhnlichen Bankgeschäften, die zu keinem anderen Posten des 

Geschäftsindikators gehören, in ihrer Art aber ähnlich sind, der letzten drei 

Geschäftsjahren;

OE = die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, d. h. der jährliche Durchschnitt der 

Aufwendungen und Verluste des Instituts bei gewöhnlichen Bankgeschäften, die zu 

keinem anderen Posten des Geschäftsindikators gehören, in ihrer Art aber ähnlich sind,

sowie bei durch operationelle Risiken bedingten Ereignissen, der letzten drei 

Geschäftsjahren;

FI = die Entgelt- und Kommissionsertragskomponente, d. h. der jährliche Durchschnitt der 

Erträge des Instituts aus erbrachten Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen, 

einschließlich Erträgen des Instituts aus ausgelagerten Finanzdienstleistungen, der letzten

drei Geschäftsjahren;
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FE = die Entgelt- und Kommissionsaufwandskomponente, d. h. der jährliche Durchschnitt 

der Aufwendungen des Instituts für in Anspruch genommene Beratungs- und sonstige 

Dienstleistungen, einschließlich Entgelten, die das Institut für die Bereitstellung externer 

Finanzdienstleistungen entrichtet hat, aber ohne die Entgelte, die es für die Bereitstellung 

externer Nichtfinanzdienstleistungen gezahlt hat, der letzten drei Geschäftsjahren. 

Sofern die zuständige Behörde zuvor die entsprechende Erlaubnis erteilt hat und soweit 

das institutsbezogene Sicherungssystem über geeignete und einheitlich geregelte 

Systeme für die Überwachung und Einstufung operationeller Risiken verfügt, können 

Institute, die Mitglied eines institutsbezogenen Sicherungssystems sind, das die 

Anforderungen des Artikels 113 Absatz 7 erfüllt, die Dienstleistungskomponente 

abzüglich jeglicher Erträge oder Ausgaben berechnen, die sie von Instituten erhalten 

oder an Institute zahlen, welche Mitglied desselben institutsbezogenen 

Sicherungssystems sind. 

Etwaige Verluste, die sich aus den damit verbundenen operationellen Risiken ergeben, 

unterliegen der Vergemeinschaftung zwischen den Mitgliedern des institutsbezogenen 

Sicherungssystems. 
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(6) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird die Finanzkomponente gemäß folgender Formel 

berechnet:

Dabei gilt:

FC = die Finanzkomponente;

TC = die Handelsbuchkomponente, d. h. der jährliche Durchschnitt der Nettogewinne bzw. 

-verluste als jeweilige Absolutbeträge, die das Institut in den letzten drei Geschäftsjahren 

in seinem Handelsbuch verzeichnet hat, die entweder im Einklang mit 

Rechnungslegungsstandards oder gemäß Teil 3 Titel I Kapitel 3 als angemessen erachtet 

wird, unter anderem aus zu Handelszwecken gehaltenen Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten, aufgrund der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften und aufgrund von 

Wechselkursdifferenzen;

BC = die  Anlagebuchkomponente, d. h. der jährliche Durchschnitt der Nettogewinne bzw. 

-verluste als jeweilige Absolutbeträge, die das Institut in den letzten drei Geschäftsjahren 

in seinem Anlagebuch verzeichnet hat, unter anderem aufgrund der als Gewinn oder 

Verlust zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten, aufgrund der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, aufgrund von 

Wechselkursdifferenzen, und aufgrund realisierter Gewinne und Verluste bei nicht als 

Gewinn oder Verlust zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.
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(7) Die folgenden Elemente dürfen von Instituten nicht für die Berechnung ihres 

Geschäftsindikators herangezogen werden: 

a) Erträge und Aufwendungen aus dem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsgeschäft; 

b) im Rahmen von Versicherungs- oder Rückversicherungsverträgen gezahlte Prämien 

und empfangene Zahlungen; 

c) Verwaltungsausgaben, einschließlich Personalkosten, Entgelte, die für die 

Bereitstellung externer Nichtfinanzdienstleistungen gezahlt wurden, und sonstige 

Verwaltungsausgaben; 

d) Rückerstattung von Verwaltungsausgaben einschließlich der Rückerstattung von 

Zahlungen im Namen von Kunden; 

e) Aufwendungen für Gebäude und Gegenstände des Anlagevermögens, außer wenn 

diese auf durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse zurückzuführen sind; 

f) Abschreibungen materieller und immaterieller Vermögenswerte, bis auf 

Abschreibungen bei Operating-Leasingobjekten, die in die Aufwendungen für 

Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse aufzunehmen sind; 

g) Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, es sei denn, diese 

Rückstellungen beziehen sich auf durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse; 
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h) auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital; 

i) Wertminderungen und Wertaufholungen; 

j) als Gewinn oder Verlust erfasste Änderungen beim Geschäfts- oder Firmenwert; 

k) Körperschaftsteuer. 

(8) Ist ein Institut seit weniger als drei Jahren tätig, so verwendet es bei der Berechnung der 

maßgeblichen Komponenten seines Geschäftsindikators vorbehaltlich der Zufriedenheit 

der für ihn zuständigen Behörde zukunftsgerichtete Schätzungen. Das Institut geht zur 

Verwendung historischer Daten über, sobald diese Daten verfügbar sind. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) die Komponenten des Geschäftsindikators und ihre Verwendung, indem Listen 

typischer Unterposten unter Berücksichtigung internationaler Regulierungsstandards 

ausgearbeitet werden, und gegebenenfalls die in Teil 3 Titel I Kapitel 3 festgelegten 

aufsichtsrechtlichen Grenzen; 
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b) die in Absatz 7 des vorliegenden Artikels aufgeführten Elemente. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

(10) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung der Posten 

des Geschäftsindikators aus, indem sie diese Posten gegebenenfalls den entsprechenden 

Feldern in den Meldebögen gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der 

Kommission* zuordnet. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 

nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

zu erlassen. 
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Artikel 315 

Anpassungen am Geschäftsindikator 

(1) Institute beziehen Geschäftsindikatorposten fusionierter oder erworbener Unternehmen 

oder Geschäftsbereiche ab dem Zusammenschluss bzw. Erwerb in ihre 

Geschäftsindikatorberechnung ein und decken dabei die letzten drei Geschäftsjahre ab. 

(2) Institute können bei der zuständigen Behörde die Erlaubnis beantragen, Beträge vom 

Geschäftsindikator auszunehmen, die sich auf veräußerte Unternehmen oder 

Geschäftsbereiche beziehen ▌. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) wie Institute die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anpassungen am 

Geschäftsindikator bestimmen; 

b) unter welchen Bedingungen die zuständigen Behörden die in Absatz 2 genannte 

Erlaubnis erteilen können; 

c) zu welchem Zeitpunkt die in Absatz 2 genannten Anpassungen vorgenommen 

werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [▌18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 
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KAPITEL 2 

Datenerhebung und -governance 

Artikel 316 

Berechnung des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts 

(1) Institute mit einem Geschäftsindikator von mindestens 750 Mio. EUR berechnen ihren 

durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlust als die Summe aller gemäß 

Artikel 318 Absatz 1 berechneten Nettoverluste in einem bestimmten Geschäftsjahr, die 

die in Artikel 319 Absatz 1 oder 2 festgelegten Schwellenwerte erreicht haben oder über 

diese hinausgehen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dürfen die zuständigen Behörden ein Institut, dessen 

Geschäftsindikator 1 Mrd. EUR nicht übersteigt, von der Anforderung der Berechnung 

des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts ausnehmen, wenn das 

Institut zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachgewiesen hat, dass die Anwendung 

des Unterabsatzes 1 für dieses Institut mit übermäßiger Belastung verbunden wäre. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 ist als maßgeblicher Geschäftsindikator der von dem 

Institut zu den acht letzten Meldestichtagen gemeldete höchste Geschäftsindikatorwert 

heranzuziehen. Hat ein Institut noch keinen Geschäftsindikator gemeldet, muss es seinen 

letzten Geschäftsindikator verwenden. 
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(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt 

wird, wann für die Zwecke des Absatzes 1 eine ‚übermäßige Belastung‘ vorliegt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Artikel 317 

Verlustdatensatz 

(1) Institute, die einen durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlust gemäß 

Artikel 316 Absatz 1 berechnen, verfügen über Regelungen, Prozesse und Mechanismen 

zur Einrichtung und kontinuierlichen Aktualisierung eines Verlustdatensatzes, der für jedes 

verzeichnete durch operationelle Risiken bedingte Ereignis die Bruttoverlustbeträge, 

Rückflüsse aus anderen Quellen als Versicherungen, Rückflüsse aus Versicherungen, 

Bezugspunkte und gruppierte Verluste enthält, einschließlich derjenigen aufgrund von 

Fehlverhaltensereignissen. 

(2) Der Verlustdatensatz des Instituts erfasst alle durch operationelle Risiken bedingten 

Ereignisse aller in den Konsolidierungskreis nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenen 

Unternehmen. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 verfahren Institute wie folgt: 

a) Sie nehmen jedes durch operationelle Risiken bedingte Ereignis in den 

Verlustdatensatz auf, das im Laufe eines oder mehrerer Geschäftsjahre verzeichnet 

wurde; 

b) sie verwenden das Bilanzierungsdatum, wenn sie Verluste aufgrund von durch 

operationelle Risiken bedingten Ereignissen in den Verlustdatensatz aufnehmen; 

c) sie weisen Verluste und ▌Rückflüsse, die mit einem durch gemeinsame 

operationelle Risiken bedingten Ereignis oder mit zeitlich aufeinanderfolgenden 

durch operationelle Risiken bedingten Ereignissen verbunden sind und über 

mehrere Jahre verbucht werden, im Einklang mit ihrer Bilanzierungsmethode den 

entsprechenden Geschäftsjahren des Verlustdatensatzes zu. 

(4) Darüber hinaus erheben Institute 

a) Informationen über die Bezugspunkte von durch operationelle Risiken bedingten 

Ereignissen, darunter 

i) das Datum, an dem das durch operationelle Risiken bedingte Ereignis 

eingetreten ist oder begann (‚Eintrittsdatum‘), falls verfügbar; 

ii) das Datum, an dem das Institut von dem durch operationelle Risiken bedingten 

Ereignis Kenntnis erlangt hat (‚Feststellungdatum‘); 

iii) das Datum oder die Daten, an dem bzw. denen ein durch operationelle Risiken 

bedingtes Ereignis einen Verlust oder eine Verlustrücklage oder -rückstellung 

bewirkt, der bzw. die in der Gewinn- und Verlustrechnung des Instituts erfasst 

wird (‚Bilanzierungsdatum‘); 
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b) Informationen über etwaige Rückflüsse von Bruttoverlustbeträgen sowie deskriptive 

Informationen über die Auslöser oder Ursachen der Verlustereignisse. 

Der Detailgrad etwaiger deskriptiver Informationen muss der Höhe des 

Bruttoverlustbetrags angemessen sein. 

(5) Durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse, die mit dem Kreditrisiko 

zusammenhängen und beim risikogewichteten Positionsbetrag für das Kreditrisiko 

berücksichtigt werden, nimmt ein Institut nicht in den Verlustdatensatz auf. Durch 

operationelle Risiken bedingte Ereignisse, die mit dem Kreditrisiko zusammenhängen, 

aber nicht beim risikogewichteten Positionsbetrag für das Kreditrisiko berücksichtigt 

werden, werden in den Verlustdatensatz aufgenommen. 

(6) Durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse, die mit dem Marktrisiko 

zusammenhängen, werden als operationelles Risiko behandelt und in den Verlustdatensatz 

aufgenommen. 

(7) Ein Institut muss in der Lage sein, seine historischen internen Verlustdaten auf Verlangen 

der zuständigen Behörde der betreffenden Ereignisart zuzuordnen. 

(8) Für die Zwecke dieses Artikels stellen Institute sicher, dass ihre IT-Systeme und 

-Infrastruktur über die für die Führung und Aktualisierung des Verlustdatensatzes 

erforderliche Solidität, Robustheit und Leistungsfähigkeit verfügen, indem sie 

insbesondere alles Folgende gewährleisten: 

a) dass ihre IT-Systeme und -Infrastruktur solide und resilient sind und dass diese 

Solidität und Resilienz auf Dauer aufrechterhalten werden können; 
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b) dass es für ihre IT-Systeme und -Infrastruktur Konfigurationsmanagement-, 

Änderungsmanagement- und Release-Management-Prozesse gibt; 

c) die Solidität, Robustheit und Leistungsfähigkeit der IT-Systeme und -Infrastruktur 

im Fall, dass ein Institut Teile der Aufrechterhaltung seiner IT-Systeme und 

-Infrastruktur auslagert, indem sie zu diesem Zweck zumindest Folgendes bestätigen: 

i) dass seine IT-Systeme und -Infrastruktur solide und resilient sind und dass 

diese Solidität und Resilienz auf Dauer aufrechterhalten werden können; 

ii) dass der Prozess für die Planung, die Schaffung, das Testen und die Einführung 

der IT-Systeme und -Infrastruktur im Hinblick auf Projektmanagement, 

Risikomanagement, Governance, Engineering, Qualitätssicherung und 

Testplanung, System-Modellierung und -Entwicklung, Qualitätssicherung bei 

allen Tätigkeiten, einschließlich Code-Reviews und gegebenenfalls Code-

Verifikation, und Tests, einschließlich der Akzeptanz der Nutzer, solide und 

angemessen ist; 
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iii) dass es für seine IT-Systeme und -Infrastruktur Konfigurationsmanagement-, 

Änderungsmanagement- und Release-Management-Prozesse gibt; 

iv) dass der Prozess für die Planung, die Schaffung, das Testen und die Einführung 

der IT-Systeme und -Infrastruktur und Notfallplanung vom Leitungsorgan oder 

der Geschäftsleitung genehmigt wird und dass das Leitungsorgan und die 

Geschäftsleitung regelmäßig über die Leistungsfähigkeit der IT-Systeme und 

-Infrastruktur informiert werden. 

(9) Für die Zwecke des Absatzes 7 arbeitet die EBA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen eine mit internationalen Standards im Einklang 

stehende Risikotaxonomie für operationelle Risiken sowie eine Methode festgelegt 

werden, anhand deren ausgehend von dieser Risikotaxonomie eine Einstufung der im 

Verlustdatensatz enthaltenen Verlustereignisse vorgenommen wird. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


  

 388 

(10) Für die Zwecke des Absatzes 8 gibt die EBA im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen sie die technischen Elemente erläutert, die 

zur Gewährleistung der Solidität, Robustheit und Leistungsfähigkeit der Governance-

Regelungen zur Führung des Verlustdatensatzes erforderlich sind, wobei sie einen 

besonderen Schwerpunkt auf IT-Systeme und -Infrastruktur legt. 

Artikel 318 

Berechnung von Netto- und Bruttoverlust 

(1) Für die Zwecke des Artikels 316 Absatz 1 berechnen Institute für jedes durch operationelle 

Risiken bedingtes Ereignis wie folgt einen Nettoverlust: 

Nettoverlust = Bruttoverlust – Rückfluss 

Dabei gilt: 

Bruttoverlust = ein Verlust in Verbindung mit einem durch operationelle Risiken bedingten 

Ereignis, vor Rückflüssen jeglicher Art; 
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Rückfluss = ein oder mehrere mit dem ursprünglichen durch operationelle Risiken 

bedingten Ereignis in Zusammenhang stehende zeitlich getrennte Ereignisse, bei denen ein 

Dritter dem Institut Gelder oder sonstigen wirtschaftlichen Nutzen zukommen lässt. 

Institute halten ihre Berechnung des Nettoverlusts für jedes spezifische durch operationelle 

Risiken bedingte Ereignis stets auf aktuellem Stand. Zu diesem Zweck aktualisieren 

Institute ihre Nettoverlustberechnung ausgehend von den beobachteten oder geschätzten 

Schwankungen des Bruttoverlusts und des Rückflusses für jedes der vorangegangenen 

zehn Geschäftsjahre. Werden in mehreren Geschäftsjahren dieses Zehnjahreszeitfensters in 

Verbindung mit demselben durch operationelle Risiken bedingten Ereignis Verluste 

verzeichnet, so berechnet das Institut Folgendes und hält seine Berechnung auf aktuellem 

Stand: 

a) den Nettoverlust, den Bruttoverlust und den Rückfluss für jedes Geschäftsjahr des 

Zehnjahreszeitfensters, in dem dieser Nettoverlust, Bruttoverlust und Rückfluss 

verzeichnet wurde; 

b) den aggregierten Nettoverlust, den aggregierten Bruttoverlust und den aggregierten 

Rückfluss aller betreffenden Geschäftsjahre des Zehnjahreszeitfensters. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 werden die folgenden Posten in die 

Bruttoverlustberechnung einbezogen: 

a) in der Gewinn- und Verlustrechnung des Instituts ausgewiesene direkte Kosten, wie 

etwa Wertminderungen, Vergleiche, Schadenersatzzahlungen, Strafzahlungen und 

Zinsrückstände, und Rechtskosten sowie Abschreibungen, die auf das durch 

operationelle Risiken bedingte Ereignis zurückzuführen sind, darunter: 

i) wenn das durch operationelle Risiken bedingte Ereignis mit dem Marktrisiko in 

Verbindung steht, die Kosten für die Auflösung von Marktpositionen bei dem 

erfassten Verlustbetrag, der aus den Posten mit operationellem Risiko 

entstanden ist; 

ii) wenn Zahlungen auf Versäumnisse oder unangemessene Prozesse des Instituts 

zurückzuführen sind, Strafzahlungen, Zinsen, Verzugsgebühren, Rechtskosten 

sowie Steuern – mit Ausnahme des ursprünglich fälligen Steuerbetrags –, es sei 

denn, dieser Betrag ist bereits unter Buchstabe e enthalten; 

b) Kosten, die infolge des durch operationelle Risiken bedingten Ereignisses entstehen, 

einschließlich Aufwendungen für externe Leistungen, die unmittelbar mit dem durch 

operationelle Risiken bedingten Ereignis in Verbindung stehen, und Kosten für 

Reparatur oder Ersatz, um die Position wieder in ihren Zustand vor dem durch 

operationelle Risiken bedingten Ereignis zurückzuversetzen; 

c) in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Rückstellungen oder Rücklagen für 

potenzielle Folgen operationeller Verluste, einschließlich derjenigen aufgrund von 

Fehlverhaltensereignissen; 
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d) Verluste aus durch operationelle Risiken bedingten Ereignissen mit definitiven 

finanziellen Auswirkungen, die vorübergehend auf Übergangs- oder Zwischenkonten 

gebucht werden und noch nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind 

(‚ausstehende Verluste‘); 

e) nachteilige wirtschaftliche Auswirkungen, die in einem Geschäftsjahr verbucht 

werden und auf durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse zurückzuführen 

sind, die die Zahlungsströme oder Abschlüsse vorangegangener Geschäftsjahre 

beeinträchtigen (‚zeitverzögerte Verluste‘). 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d werden wesentliche ausstehende Verluste 

innerhalb eines Zeitraums in den Verlustdatensatz aufgenommen, der der Größe und dem 

Alter des ausstehenden Postens angemessen ist. 

Für die Zwecke Unterabsatz 1 Buchstabe e nimmt das Institut wesentliche zeitverzögerte 

Verluste in den Verlustdatensatz auf, wenn diese Verluste auf durch operationelle Risiken 

bedingte Ereignisse zurückzuführen sind, die mehr als ein Geschäftsjahr umfassen ▌. 

Institute nehmen in den Verlustbetrag, den sie in einem Geschäftsjahr unter dem Posten 

‚operationelle Risiken‘ erfassen, Verluste auf, die auf die Berichtigung von 

Buchungsfehlern aus früheren Geschäftsjahren zurückzuführen sind, selbst wenn diese 

Verluste keine unmittelbaren Auswirkungen auf Dritte haben. Sind wesentliche 

zeitverzögerte Verluste zu verzeichnen und hat das durch operationelle Risiken bedingte 

Ereignis unmittelbare Auswirkungen auf Dritte, einschließlich Kunden, Dienstleister und 

Beschäftigte des Instituts, so nimmt das Institut darüber hinaus die offizielle Anpassung 

früher veröffentlichter Finanzberichte auf. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 werden die folgenden Posten von der 

Bruttoverlustberechnung ausgenommen: 

a) Kosten für die allgemeine Aufrechterhaltung von Verträgen über Eigentum, Anlagen 

oder Ausrüstung; 

b) interne oder externe Aufwendungen zur Stärkung des Geschäfts nach den durch 

operationelle Risiken bedingten Verlusten, einschließlich Upgrades, Verbesserungen, 

Risikobeurteilungsinitiativen und Vergrößerungen; 

c) Versicherungsprämien. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 werden Rückflüsse nur dann zur Verringerung von 

Bruttoverlusten verwendet, wenn das Institut die Zahlung erhalten hat. Forderungen gelten 

nicht als Rückflüsse. 

Auf Verlangen der zuständigen Behörde liefert das Institut sämtliche Unterlagen, die zur 

Überprüfung der Zahlungen erforderlich sind, welche das Institut erhalten und in die 

Berechnung des Nettoverlusts bei einem durch operationelle Risiken bedingten Ereignis 

einbezogen hat. 
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Artikel 319 

Schwellenwerte für Verlustdaten 

(1) Zur Berechnung des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts nach 

Artikel 316 Absatz 1 berücksichtigen Institute aus dem Verlustdatensatz diejenigen durch 

operationelle Risiken bedingten Ereignisse, bei denen der gemäß Artikel 318 berechnete 

Nettoverlust 20 000 EUR oder mehr beträgt. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels berechnen Institute den in 

Artikel 316 Absatz 1 genannten durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlust 

auch für die Zwecke des Artikels 446 und berücksichtigen hierfür aus dem 

Verlustdatensatz diejenigen durch operationelle Risiken bedingten Ereignisse, bei denen 

der gemäß Artikel 318 berechnete Nettoverlust 100 000 EUR oder mehr beträgt. 

(3) Verursacht ein durch operationelle Risiken bedingtes Ereignis nach Artikel 318 Absatz 1 

Unterabsatz 2 in mehr als einem Geschäftsjahr Verluste, so ist der Nettoverlust, der für die 

in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Schwellenwerte zu 

berücksichtigen ist, der aggregierte Nettoverlust. 
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Artikel 320 

Ausschluss von Verlusten 

(1) Ein Institut kann bei der für sie zuständigen Behörde die Erlaubnis beantragen, 

außergewöhnliche durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse, die für sein 

Risikoprofil nicht mehr relevant sind, von der Berechnung seines durch operationelle 

Risiken bedingten jährlichen Verlusts auszunehmen, wenn alle folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Das Institut kann zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachweisen, dass sich 

die Ursache des durch operationelle Risiken bedingten Ereignisses, auf das diese 

durch operationelle Risiken bedingten Verluste zurückgehen, nicht wiederholen 

wird; 

b) der aggregierte Nettoverlust des entsprechenden durch operationelle Risiken 

bedingten Ereignisses weist eine der folgenden Eigenschaften auf: 

i) er entspricht 10 % oder mehr des anhand des in Artikel 319 Absatz 1 

genannten Schwellenwerts über die letzten zehn Geschäftsjahre berechneten 

durchschnittlichen durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts 

des Instituts, wenn das durch operationelle Risiken bedingte Verlustereignis 

Geschäftsbereiche betrifft, die nach wie vor im Geschäftsindikator enthalten 

sind; 

ii) er bezieht sich auf ein durch operationelle Risiken ▌bedingtes Ereignis, das 

gemäß Artikel 315 Absatz 2 aus dem Geschäftsindikator entfernte 

Geschäftsbereiche betrifft; 
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c) der durch operationelle Risiken bedingte Verlust wurde für einen Mindestzeitraum 

von einem Jahr in der Verlustdatenbank geführt, es sei denn, er betrifft 

Geschäftsbereiche, die gemäß Artikel 315 Absatz 2 aus dem Geschäftsindikator 

entfernt wurden. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Absatzes beginnt der 

Mindestzeitraum von einem Jahr an dem Datum, an dem das im Verlustdatensatz 

enthaltene durch operationelle Risiken bedingte Ereignis die Erheblichkeitsschwelle nach 

Artikel 319 Absatz 1 erstmals überschritten hat. 

(2) Wenn ein Institut die in Absatz 1 genannte Erlaubnis beantragt, legt es der zuständigen 

Behörde dokumentierte Gründe für den Ausschluss eines außergewöhnlichen durch 

operationelle Risiken bedingten Ereignisses vor, darunter 

a) eine Beschreibung des durch operationelle Risiken bedingten Ereignisses; 

b) einen Nachweis darüber, dass der Verlust aus dem durch operationelle Risiken 

bedingten Ereignis über der in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i genannten 

Erheblichkeitsschwelle für die Ausnahme von Verlusten liegt, sowie das Datum, an 

dem das durch operationelle Risiken bedingte Ereignis die Erheblichkeitsschwelle 

überschritten hat; 
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c) das Datum, an dem das betreffende durch operationelle Risiken bedingte Ereignis 

unter Berücksichtigung der in Absatz 1 Buchstabe c festgelegten 

Mindestverweildauer ausgeschlossen würde; 

d) den Grund, aus dem das durch operationelle Risiken bedingte Ereignis nicht mehr als 

für das Risikoprofil des Instituts relevant betrachtet wird; 

e) einen Nachweis darüber, dass es keine ähnlichen oder verbleibenden rechtmäßigen 

Risikopositionen gibt und dass das durch operationelle Risiken bedingte Ereignis, 

das ausgeschlossen werden soll, für keine anderen Geschäftsbereiche oder Produkte 

relevant ist; 

f) Berichte über die unabhängige Überprüfung oder Validierung des Instituts, die 

bestätigen, dass das durch operationelle Risiken bedingte Ereignis nicht mehr 

relevant ist und es keine ähnlichen oder verbleibenden rechtlichen Risikopositionen 

gibt; 

g) einen Nachweis darüber, dass die zuständigen Stellen des Instituts den Antrag auf 

Ausschluss des durch operationelle Risiken bedingten Ereignisses im Rahmen der 

Genehmigungsverfahren des Instituts genehmigt haben, sowie das Datum dieser 

Genehmigung; 

h) Angaben dazu, wie sich der Ausschluss des durch operationelle Risiken bedingten 

Ereignisses auf den durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlust 

auswirkt. 
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(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Bedingungen festgelegt werden, die die zuständige Behörde gemäß Absatz 1 bewerten 

muss, wozu auch zählt, wie der durchschnittliche durch operationelle Risiken bedingte 

jährliche Verlust zu berechnen ist, und in denen die gemäß Absatz 2 zu sammelnden 

Informationen oder jegliche sonstigen für die Bewertung für notwendig erachteten 

Informationen festgelegt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [30 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Artikel 321 

Einbeziehung von Verlusten aus fusionierten oder erworbenen Unternehmen oder 

Geschäftsbereichen 

(1) Verluste aus fusionierten oder erworbenen Unternehmen oder Geschäftsbereichen sind in 

den Verlustdatensatz aufzunehmen, sobald die Posten des Geschäftsindikators, die diese 

Unternehmen oder Geschäftsbereiche betreffen, in die Geschäftsindikatorberechnung des 

Instituts gemäß Artikel 315 Absatz 1 einbezogen werden. Zu diesem Zweck beziehen 

Institute die in einem Zehnjahreszeitraum vor dem Erwerb oder Zusammenschluss 

verzeichneten Verluste ein. 
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(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt 

wird, wie Institute die Anpassungen an ihrem Verlustdatensatz nach der Einbeziehung von 

Verlusten aus fusionierten oder erworbenen Unternehmen oder Geschäftsbereichen nach 

Absatz 1 zu bestimmen haben. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [30 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Artikel 322 

Vollständigkeit, Genauigkeit und Qualität der Verlustdaten 

(1) Institute verfügen über die Organisation und die Verfahren, die notwendig sind, um die 

Vollständigkeit, Genauigkeit und Qualität der Verlustdaten sicherzustellen und sie einer 

unabhängigen Überprüfung zu unterziehen. 

(2) Bei einem Institut, das einen durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlust 

gemäß Artikel 316 Absatz 1 berechnet, überprüfen die zuständigen Behörden die Qualität 

der Verlustdaten regelmäßig, und mindestens alle fünf Jahre. Bei einem Institut mit 

einem Geschäftsindikator von mehr als 1 Mrd. EUR führen die zuständigen Behörden 

diese Überprüfung mindestens alle drei Jahre durch. 
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Artikel 323 

Rahmen für die Steuerung operationeller Risiken 

(1) Institute müssen über Folgendes verfügen: 

a) ein gut dokumentiertes System für die Bewertung und Steuerung operationeller 

Risiken, das eng in die täglichen Risikomanagementprozesse integriert ist, fester 

Bestandteil des Prozesses zur Überwachung und Kontrolle des Risikoprofils des 

Instituts in Bezug auf operationelle Risiken ist und bei dem die 

Verantwortungsbereiche klar zugewiesen sind. Im Rahmen des Systems für die 

Bewertung und Steuerung operationeller Risiken werden die Exponiertheiten des 

Instituts gegenüber operationellen Risiken ermittelt und werden relevante Daten zu 

operationellen Risiken, einschließlich Daten zu wesentlichen Verlusten, 

nachverfolgt; 

b) eine von den Geschäfts- und operativen Einheiten des Instituts unabhängige Funktion 

für die Steuerung operationeller Risiken; 

c) ein System zur Berichterstattung an die Geschäftsleitung, in dessen Rahmen 

maßgeblichen Funktionen innerhalb des Instituts über das operationelle Risiko 

Bericht erstattet wird; 

d) ein System für regelmäßige Überwachung und Berichterstattung in Bezug auf 

Exponiertheiten gegenüber operationellen Risiken und erlittene Verluste sowie 

Verfahren für das Ergreifen geeigneter Korrekturmaßnahmen; 

e) Verfahren zur Gewährleistung der Einhaltung und Grundsätze für den Umgang mit 

Fällen von Nichteinhaltung; 
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f) regelmäßige Überprüfungen der Prozesse und Systeme des Instituts für die 

Bewertung und Steuerung operationeller Risiken, die von internen oder externen 

Prüfern vorgenommen werden, welche über das notwendige Wissen verfügen; 

g) solide und wirkungsvolle interne Validierungsprozesse; 

h) transparente und zugängliche Datenflüsse und Prozesse im Zusammenhang mit dem 

System für die Bewertung operationeller Risiken des Instituts. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Verpflichtungen nach Absatz 1 Buchstaben a bis h unter Berücksichtigung von Größe und 

Komplexität des Instituts festgelegt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [30 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

_____________ 

* Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. Dezember 2020 
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die 
aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (ABl. L 97 vom 19.3.2021, S. 1).“ 
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156. Artikel 325 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 5 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko aller seiner 

Handelsbuchpositionen und aller seiner Anlagebuchpositionen, die einem 

Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, gemäß den folgenden 

Ansätzen: 

a) dem in Kapitel 1a festgelegten alternativen Standardansatz; 

b) dem in Kapitel 1b festgelegten alternativen auf einem internen Modell 

beruhenden Ansatz für diejenigen Positionen, die Handelstischen zugewiesen 

sind, für die das Institut von der für sie zuständigen Behörde die Erlaubnis zur 

Verwendung dieses alternativen Ansatzes nach Artikel 325az Absatz 1 erhalten 

hat; 

c) dem in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten vereinfachten 

Standardansatz, sofern das Institut die in Artikel 325a Absatz 1 festgelegten 

Bedingungen erfüllt. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 berechnet ein Institut keine 

Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko von Handelsbuchpositionen 

und Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungsrisiko unterliegen, wenn diese 

Positionen von den Eigenmitteln des Instituts abgezogen werden. Das Institut 

dokumentiert seine Anwendung der in diesem Unterabsatz festgelegten 

Ausnahmeregelung, einschließlich ihrer Auswirkungen und Wesentlichkeit, und 

stellt die Informationen auf Verlangen der für es zuständigen Behörde zur 

Verfügung. 

(2) Die gemäß dem vereinfachten Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen 

für das Marktrisiko entsprechen der Summe der folgenden 

Eigenmittelanforderungen, je nach Anwendbarkeit: 

a) der Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko nach Kapitel 2, 

multipliziert mit dem Faktor 

i) 1,3 für das allgemeine und das spezifische Risiko von Positionen in 

Schuldtiteln, ausgenommen Verbriefungsinstrumente nach Artikel 337; 

ii) 3,5 für das allgemeine und das spezifische Risiko von Positionen in 

Eigenkapitalinstrumenten; 
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b) der Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko nach Kapitel 3, 

multipliziert mit dem Faktor 1,2; 

c) der Eigenmittelanforderungen für das Warenpositionsrisiko nach Kapitel 4, 

multipliziert mit dem Faktor 1,9; 

d) der Eigenmittelanforderungen für Verbriefungsinstrumente nach Artikel 337. 

(3) Ein Institut, das zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

von Handelsbuchpositionen und  Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- 

oder Warenpositionsrisiko unterliegen, den in Absatz 1 Buchstabe b des 

vorliegenden Artikels genannten alternativen auf einem internen Modell beruhenden 

Ansatz verwendet, meldet der für es zuständigen Behörde für jeden Handelstisch, 

dem diese Positionen gemäß Artikel 104b zugewiesen wurden, die monatliche 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des in 

Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten alternativen 

Standardansatzes. 
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(4) Ein Institut kann dauerhaft eine Kombination aus dem in Absatz 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Artikels genannten alternativen Standardansatz und dem in Absatz 1 

Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannten alternativen auf einem internen 

Modell beruhenden Ansatz verwenden, sofern die Gesamteigenmittelanforderungen 

für das Marktrisiko, die anhand des alternativen auf einem internen Modell 

beruhenden Ansatzes berechnet werden, mindestens 10 % der 

Gesamteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko ausmachen. Das Institut darf 

keinen dieser Ansätze in Kombination mit dem in Absatz 1 Buchstabe c des 

vorliegenden Artikels genannten vereinfachten Standardansatz auf Einzelbasis 

verwenden. Auf konsolidierter Ebene kann ein Institut zur Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß Artikel 325b Absatz 4 

Buchstabe b eine Kombination dieser drei Ansätze verwenden, solange der 

vereinfachte Standardansatz nicht in Kombination mit den beiden anderen 

Ansätzen innerhalb eines einzigen Rechtsträgers verwendet wird. 

(5) Ein Institut verwendet den in Absatz 1 Buchstabe b genannten alternativen auf einem 

internen Modell beruhenden Ansatz nicht für Instrumente in seinem Handelsbuch, 

bei denen es sich um Verbriefungspositionen oder in das in den Absätzen 6, 7 und 8 

festgelegte alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Positionen handelt. 

▌“ 
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b) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

festgelegt wird, wie Institute die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko von 

Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko 

unterliegen, gemäß den in Absatz 1 Buchstaben a und b dieses Artikels festgelegten 

Ansätzen und gegebenenfalls unter Berücksichtigung der in Artikel 104b Absätze 5 

und 6 festgelegten Anforderungen zu berechnen haben. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

157. Artikel 325a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Bedingungen für die Verwendung des vereinfachten Standardansatzes“ 
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b) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Ein Institut darf die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des in 

Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe c genannten vereinfachten Standardansatzes 

berechnen, sofern der Umfang der bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte des 

Instituts, die einem Marktrisiko unterliegen, auf der Grundlage einer monatlichen 

Bewertung anhand der Daten zum letzten Tag des Monats keinen der folgenden 

Schwellenwerte überschreitet:“ 

c) ▌Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) es werden alle Anlagebuchpositionen einbezogen, die einem Fremdwährungs- 

oder Warenpositionsrisiko unterliegen, mit Ausnahme der Positionen, die 

gemäß Artikel 104c nicht in die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für 

das Fremdwährungsrisiko einbezogen oder die von den Eigenmitteln der 

Institute abgezogen werden;“ 

ii) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) der absolute Wert der aggregierten Kaufposition und der absolute Wert der 

aggregierten Verkaufsposition werden zusammenaddiert.“ 
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iii) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 sind die Begriffe Kauf- und Verkaufsposition 

wie in Artikel 94 Absatz 3 festgelegt zu verstehen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 entspricht der Wert der aggregierten Kauf- 

bzw. Verkaufsposition der Summe der Werte der einzelnen Kauf- bzw. 

Verkaufspositionen, die gemäß den Buchstaben a und b des genannten 

Unterabsatzes in die Berechnung einbezogen wurden.“ 

d) In Absatz 5 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Institute stellen die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß 

dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe c genannten Ansatz innerhalb von drei 

Monaten nach Eintreten eines der folgenden Fälle ein:“ 

e) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Ein Institut, das die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

anhand des in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe c genannten Ansatzes eingestellt hat, 

darf die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand dieses 

Ansatzes nur wieder aufnehmen, wenn es gegenüber der zuständigen Behörde 

nachweist, dass alle in Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten Bedingungen 

während eines Zeitraums von einem Jahr ohne Unterbrechung erfüllt wurden.“ 

f) Absatz 8 wird gestrichen. 
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158. In Artikel 325b wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Hat eine zuständige Behörde einem Institut die in Absatz 2 genannte Genehmigung für 

mindestens ein Institut oder ein Unternehmen der Gruppe nicht erteilt, so gelten für die 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko auf konsolidierter Basis 

gemäß diesem Titel die folgenden Anforderungen: 

a) Das Institut berechnet Nettopositionen und Eigenmittelanforderungen gemäß diesem 

Titel für alle Positionen in Instituten oder Unternehmen der Gruppe, für die dem 

Institut die in Absatz 2 genannte Genehmigung erteilt wurde, anhand der in Absatz 1 

festgelegten Behandlung; 

b) das Institut berechnet Nettopositionen und Eigenmittelanforderungen gemäß diesem 

Titel gesondert für alle Positionen in jedem Institut oder Unternehmen der Gruppe, 

für die dem Institut die in Absatz 2 genannte Genehmigung nicht erteilt wurde; 

c) das Institut berechnet die Gesamteigenmittelanforderungen gemäß diesem Titel auf 

konsolidierter Basis, indem es die gemäß den Buchstaben a und b des vorliegenden 

Absatzes berechneten Beträge addiert. 
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Für die Zwecke der in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Berechnung 

verwenden die dort genannten Institute und Unternehmen dieselbe Meldewährung, die bei 

der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß diesem Titel auf 

konsolidierter Basis für die Gruppe verwendet wird.“ 

159. Artikel 325c wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Anwendungsbereich, Struktur und qualitative Anforderungen des alternativen 

Standardansatzes“ 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Institute verfügen über dokumentierte interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen 

zur Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung der Anforderungen dieses 

Kapitels und stellen diese den zuständigen Behörden zur Verfügung. Änderungen 

dieser Grundsätze, Verfahren und Kontrollen sind den zuständigen Behörden zeitnah 

mitzuteilen.“ 
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c) Die folgenden Absätze ▌werden angefügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 2 berechnet ein Institut die Eigenmittelanforderungen für 

das Marktrisiko nach dem alternativen Standardansatz für die Bestände des 

Instituts an seinen eigenen Schuldtiteln als Summe der beiden in Absatz 2 

Buchstaben a und c genannten Komponenten. Bei der Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für eigene Schuldtitel nach der 

sensitivitätsgestützten Methode gemäß Absatz 2 Buchstabe a nimmt das Institut die 

Risiken aufgrund des eigenen Kreditspreads des Instituts von dieser Berechnung 

aus. 

(4) Institute verfügen über eine von Handelsabteilungen unabhängige Abteilung zur 

Risikosteuerung und -überwachung, die direkt der Geschäftsleitung unterstellt ist. 

Diese Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung ist für die Gestaltung und 

Umsetzung des alternativen Standardansatzes zuständig. Sie erstellt und analysiert 

monatliche Berichte über die Ergebnisse des alternativen Standardansatzes sowie 

über die Angemessenheit der Handelsvolumenobergrenzen des Instituts. 
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(5) Institute unterziehen den von ihnen für die Zwecke dieses Kapitels verwendeten 

alternativen Standardansatz entweder im Rahmen ihrer regelmäßigen Innenrevision 

oder durch Beauftragung eines Dritten einer unabhängigen Überprüfung zur 

Zufriedenheit der zuständigen Behörden. Das Ergebnis einer solchen Überprüfung 

wird den zuständigen Leitungsorganen mitgeteilt. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 ist ein ‚Dritter‘ ein Unternehmen, das Prüfungs- 

oder Beratungsdienste für Institute anbietet und dessen Mitarbeiter über ausreichende 

Qualifikationen im Bereich des Marktrisikos verfügen. 

(6) Die in Absatz 5 genannte Überprüfung des alternativen Standardansatzes erstreckt 

sich sowohl auf die Tätigkeiten der Handelsabteilungen als auch auf jene der 

unabhängigen Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung, wobei mindestens 

die folgenden Aspekte zu bewerten sind: 

a) die internen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Überwachung und 

Gewährleistung der Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels; 

b) die Angemessenheit der Dokumentation von Risikomanagementsystem und -

verfahren und die Organisation der Abteilung zur Risikosteuerung und -

überwachung nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels; 
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c) die Genauigkeit der Sensitivitätsberechnungen und des Verfahrens zur 

Ableitung dieser Berechnungen aus den Bewertungsmodellen des Instituts, die 

als Grundlage für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an die 

Geschäftsleitung dienen, nach Artikel 325t; 

d) das Verifizierungsverfahren, das das Institut zur Bewertung der Einheitlichkeit, 

Aktualität und Zuverlässigkeit der zur Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen 

Standardansatzes verwendeten Datenquellen, einschließlich der 

Unabhängigkeit dieser Datenquellen, einsetzt. 

Ein Institut führt die in Unterabsatz 1 genannte Überprüfung mindestens einmal 

jährlich durch, oder in längeren Intervallen von bis zu zwei Jahren, wenn das 

Institut zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachweisen kann, dass Größe, 

Systemrelevanz, Art, Umfang und Komplexität seiner Handelsbuchtätigkeiten eine 

seltenere Überprüfung rechtfertigen. 
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(7) Die zuständigen Behörden überprüfen, ob die Berechnung nach Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels, einschließlich der Umsetzung der in diesem Kapitel und in 

Artikel 325a festgelegten Anforderungen durch ein Institut, ordnungsgemäß 

durchgeführt wird. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die 

Bewertungsmethode festzulegen, anhand derer die zuständigen Behörden die in 

Absatz 7 genannte Überprüfung durchführen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [48 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 
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160. Artikel 325j wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko einer 

Position in einem OGA anhand eines der folgenden Ansätze: 

a) Ein Institut, das die in Artikel 104 Absatz 8 Buchstabe a festgelegte Bedingung 

erfüllt, berechnet die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko dieser 

Position unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Positionen des OGA 

monatlich, als ob diese Positionen direkt vom Institut gehalten würden; 

b) ein Institut, das die in Artikel 104 Absatz 8 Buchstabe b festgelegte Bedingung 

erfüllt, berechnet die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko dieser 

Position anhand eines der folgenden Ansätze: 

i) Es betrachtet die Position im OGA als eine einzige Aktienposition, die 

der Unterklasse ‚Sonstige Sektoren‘ in Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 

zugeordnet ist; 

www.parlament.gv.at



  

 415 

ii) es berücksichtigt die im Mandat des OGA und in den einschlägigen 

Rechtsvorschriften festgelegten Obergrenzen. 

▌ 

Für die Zwecke der in Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer ii des vorliegenden Absatzes 

genannten Berechnung darf das Institut die Eigenmittelanforderungen für das 

Gegenparteiausfallrisiko und die Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer 

Anpassung der Kreditbewertung bei Derivatpositionen des OGA anhand des in 

Artikel 132a Absatz 3 festgelegten vereinfachten Ansatzes berechnen.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Für die Zwecke der in Absatz 1 Buchstabe b ▌des vorliegenden Artikels genannten 

Ansätze verfährt das Institut wie folgt: 

a) Es wendet die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko nach Abschnitt 5 

und den Aufschlag für Restrisiken nach Abschnitt 4 auf eine Position in einem 

OGA an, wenn dieser OGA gemäß seinem Mandat in Risikopositionen 

investieren darf, die diesen Eigenmittelanforderungen unterliegen; wenn der in 

Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i des vorliegenden Artikels genannte Ansatz 

verwendet wird, betrachtet das Institut die Position im OGA als eine einzige 

nicht bewertete Aktienposition, die der Unterklasse ‚Nicht bewertet‘ in 

Artikel 325y Absatz 1 Tabelle 2 zugeordnet ist, und 
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b) es verwendet bei allen Positionen in demselben OGA den gleichen der in 

Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels festgelegten Ansätze, um die 

Eigenmittelanforderungen für sich genommen als separates Portfolio zu 

berechnen.“ 

c) Absätze 3 und 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Ein Institut kann für seine OGA-Positionen auf eine Kombination der in 

Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Ansätze zurückgreifen. 

Allerdings darf ein Institut bei den Positionen in ein und demselben OGA 

nur nach einem dieser Ansätze verfahren. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b Ziffer ii des vorliegenden 

Artikels berechnet ein Institut die Eigenmittelanforderungen für das 

Marktrisiko, indem es auf der Grundlage des Mandats des OGA oder 

einschlägiger Rechtsvorschriften das hypothetische Portfolio des OGA 

bestimmt, das gemäß Artikel 325c Absatz 2 Buchstabe a die höchsten 

Eigenmittelanforderungen erhalten würde, wobei es gegebenenfalls in 

größtmöglichem Umfang die Verschuldung berücksichtigt. 

Das Institut verwendet dasselbe hypothetische Portfolio wie das in 

Unterabsatz 1 genannte Portfolio, um gegebenenfalls die 

Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko nach Abschnitt 5 und den 

Aufschlag für Restrisiken nach Abschnitt 4 für eine Position in einem 

OGA zu berechnen. 
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Die vom Institut entwickelte Methode zur Bestimmung der 

hypothetischen Portfolios aller Positionen in OGA, für die die in 

Unterabsatz 1 genannten Berechnungen verwendet werden, muss von der 

zuständigen Behörde genehmigt werden. 

(5) Ein Institut darf nur nach den in Absatz 1 genannten Ansätzen 

verfahren, wenn der OGA alle in Artikel 132 Absatz 3 genannten 

Bedingungen erfüllt. Erfüllt der OGA nicht alle in Artikel 132 Absatz 3 

genannten Bedingungen, so weist das Institut seine Positionen in 

diesem OGA dem Anlagebuch zu. “ 

(6) Institute können sich zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für 

das Marktrisiko einer OGA-Position gemäß dem in Absatz 1 Buchstabe a 

festgelegten Ansatz auf Dritte stützen, um diese Berechnung 

durchzuführen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der betreffende Dritte ist eines der Folgenden: 

i) die Verwahrstelle oder das verwahrende Finanzinstitut des 

OGA, sofern der OGA ausschließlich in Wertpapiere 

investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle 

oder diesem verwahrenden Finanzinstitut hinterlegt; 

ii) im Fall von OGA, die nicht unter Ziffer i des vorliegenden 

Buchstabens fallen, die OGA-Verwaltungsgesellschaft, 

sofern diese die in Artikel 132 Absatz 3 Buchstabe a 

festgelegten Kriterien erfüllt; 
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iii) ein Drittanbieter, sofern die Daten, Informationen oder 

Risikoparameter von den unter Ziffer i oder ii dieses 

Buchstabens genannten Dritten oder von einem anderen 

solchen Drittanbieter bereitgestellt oder berechnet werden; 

b) der betreffende Dritte stellt dem Institut die ▌Daten, Informationen 

oder Risikoparameter zur Verfügung, die für die Berechnung der 

Eigenmittelanforderung für das Marktrisiko der OGA-Position 

gemäß dem in Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels 

genannten Ansatz benötigt werden; 

c) ein externer Prüfer des Instituts hat die Angemessenheit der unter 

Buchstabe b dieses Absatzes genannten Daten, Informationen oder 

Risikoparameter des Dritten bestätigt, und die für das Institut 

zuständige Behörde hat auf Verlangen uneingeschränkten Zugang 

zu diesen Daten, Informationen oder Risikoparametern. 
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(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen die technischen Elemente der Methode zur Bestimmung 

hypothetischer Portfolios für die Zwecke des in Absatz 4 festgelegten 

Ansatzes näher festgelegt werden, einschließlich der Art und Weise, in 

der Institute bei der Methode gegebenenfalls in größtmöglichem Umfang 

die Verschuldung zu berücksichtigen haben. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [30 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch 

Erlass der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 
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161. Artikel 325q Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Fremdwährungsrisiko 

aufweisen, wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos die 

impliziten Volatilitäten der Wechselkurse zwischen Währungspaaren an. Diese impliziten 

Volatilitäten werden gemäß den Laufzeiten der entsprechenden Eigenmittelanforderungen 

unterliegenden Optionen den folgenden Laufzeiten zugeordnet: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 

5 Jahre und 10 Jahre.“

162. In Artikel 325s Absatz 1 erhält die Formel für folgende Fassung:

„▌

“
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163. Artikel 325t wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes können die zuständigen 

Behörden einem Institut, dem die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf einem 

internen Modell beruhenden Ansatzes nach Kapitel 1b erteilt wurde, vorschreiben, bei der 

Berechnung von Sensitivitäten nach dem vorliegenden Kapitel für die Zwecke der in 

Artikel 325 Absatz 3 festgelegten Berechnungs- und Meldeanforderungen die 

Bewertungsfunktionen des Risikomesssystems ihres auf einem internen Modell 

beruhenden Ansatzes zu verwenden.“ 

b) Absatz 5 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für Zwecke des internen 

Risikomanagements oder für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an die 

Geschäftsleitung durch eine unabhängige Abteilung zur Risikosteuerung und -

überwachung innerhalb des Instituts verwendet;“ 
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c) Absatz 6 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für Zwecke des internen 

Risikomanagements oder für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an die 

Geschäftsleitung durch eine unabhängige Abteilung zur Risikosteuerung und -

überwachung innerhalb des Instituts verwendet; 

b) das Institut weist nach, dass sich mit diesen alternativen Begriffsbestimmungen die 

Sensitivitäten für die Position besser erfassen lassen als mit den in diesem 

Unterabschnitt festgelegten Formeln, dass die in Unterabsatz 1 genannte lineare 

Transformation eine Vega-Risikosensitivität widerspiegelt und dass sich die daraus 

ergebenden Sensitivitäten nicht wesentlich von denen unterscheiden, die sich aus 

der Anwendung dieser Formeln ergeben.“ 

164. Artikel 325u wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Abweichend von Absatz 1 wendet ein Institut bis zum 31. Dezember 2032 die 

Eigenmittelanforderung für Restrisiken nicht auf Instrumente an, die 

ausschließlich darauf abzielen, das Marktrisiko von Positionen im Handelsbuch 

abzusichern, die eine Eigenmittelanforderung für Restrisiken begründen, und der 

gleichen Art von Restrisiken unterliegen wie die von ihnen abgesicherten 

Positionen. 
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Die zuständige Behörde erteilt die Erlaubnis zur Anwendung der in Unterabsatz 1 

genannten Behandlung, wenn das Institut zur Zufriedenheit der zuständigen 

Behörde kontinuierlich nachweisen kann, dass die Instrumente die Kriterien für 

eine Behandlung als Absicherungspositionen erfüllen. 

Das Institut meldet der zuständigen Behörde das Ergebnis der Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für die Restrisiken für alle Instrumente, für die die in 

Unterabsatz 1 genannte Ausnahmeregelung angewendet wird.“ 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Kriterien festgelegt werden, die die Institute zur Ermittlung der Positionen 

anwenden müssen, die für die in Absatz 4a genannte Ausnahmeregelung in 

Betracht kommen. Zu diesen Kriterien gehören mindestens die Art der in jenem 

Absatz genannten Instrumente, der Nettogewinn und -verlust der kombinierten 

Positionen, die Sensitivitäten der kombinierten Positionen und die in den 

kombinierten Positionen nicht abgesicherten Risiken, wobei insbesondere die 

Möglichkeit zu berücksichtigen ist, dass die ursprüngliche Position mit einem 

Teilbetrag abgesichert werden kann. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum 30. Juni 2024 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

(7) Bis zum 31. Dezember 2029 übermittelt die EBA der Kommission einen Bericht 

über die Auswirkungen der Anwendung der in Absatz 4a genannten Behandlung. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Berichts legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Verlängerung der in jenem Absatz genannten 

Behandlung vor.“ 

165. In Artikel 325v wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Bei gehandelten Kredit- und Eigenkapitalderivaten, die keine Verbriefungen darstellen, 

werden die JTD-Beträge für die einzelnen Komponenten anhand eines Durchschauansatzes 

bestimmt.“ 
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166. In Artikel 325x wird folgender Absatz angefügt: 

„(5) Ist es einem Institut aufgrund der vertraglichen oder rechtlichen Bedingungen einer 

Derivateposition, deren Basiswert ein Schuld- oder Eigenkapitalinstrument ist und die 

mit diesem Schuld- oder Eigenkapitalinstrument abgesichert ist, möglich, beide Teile 

dieser Position zum Zeitpunkt der Fälligkeit des zuerst fälligen Teils ohne Ausfallrisiko 

des zugrunde liegenden Basiswerts auszugleichen, so wird der Jump-to-Default-

Nettobetrag der kombinierten Position auf null gesetzt.“ 

167. In Artikel 325y wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche Bonitätskategorie 

zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 2 festgelegten Standardansatzes für 

das Kreditrisiko zugeordnet würde.“ 

168. Artikel 325ab Absatz 2 wird gestrichen. 

169. Artikel 325ad wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) JTD-Nettobeträge werden mit Folgendem multipliziert: 
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a) bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten 

entsprechend ihrer Bonität nach Maßgabe des Artikels 325y Absätze 1 und 2;

b) bei tranchierten Produkten mit den in Artikel 325aa Absatz 1 genannten 

Ausfallrisikogewichten.“

b) In Absatz 3 erhält die Formel für folgende Fassung:

„

“

170. Artikel 325ae Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Auf der Grundlage der Währungen, die der Untergruppe ‚Liquideste Währungen‘ nach 

Artikel 325bd Absatz 7 Buchstabe b angehören, und der Landeswährung des Instituts 

gelten für Risikofaktoren die folgenden risikogewichteten Positionsbeträge:

a) für Risikofaktoren des risikofreien Zinssatzes die in Absatz 1 Tabelle 3 des 

vorliegenden Artikels genannten risikogewichteten Positionsbeträge geteilt durch 

;

b) für die Risikofaktoren des Inflationsrisikos und des Basis-Währungsrisikos die in 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten risikogewichteten Positionsbeträge 

geteilt durch .“
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171. Artikel 325ah wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) In Tabelle 4 Zeile „Unterklasse 13“ erhält die Spalte „Sektor“ folgende Fassung: 

„Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat oder einer 

regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, Geber von 

Förderdarlehen und gedeckte Schuldverschreibungen“ 

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche 

Bonitätskategorie zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 2 

festgelegten Standardansatzes für das Kreditrisiko zugeordnet würde.“ 

b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen Institute eine Risikoposition in einer unbeurteilten 

gedeckten Schuldverschreibung der Unterklasse 4 zuordnen, wenn das Institut, das 

die gedeckte Schuldverschreibung begeben hat, unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 

fällt.“ 
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172. In Artikel 325ai Absatz 1 erhält die Definition von „ρkl (name)“ folgende Fassung: 

„ρkl (name) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch 

sind; es entspricht 35 %, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l unter die 

Unterklassen 1 bis 18 in Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 fallen, und andernfalls 80 %;“ 

173. In Artikel 325aj erhält die Definition von „γbc (rating)“ folgende Fassung: 

„γbc (rating) entspricht 

a) dem Wert 1, wenn die Unterklassen b und c den Unterklassen 1 bis 17 entsprechen 

und beide Unterklassen der gleichen Bonitätskategorie (Bonitätsstufen 1 bis 3 oder 

Bonitätsstufen 4 bis 6) angehören, andernfalls 50 %; für die Zwecke dieser 

Berechnung gilt die Unterklasse 1 als der gleichen Bonitätskategorie angehörend wie 

Unterklassen der Bonitätsstufen 1 bis 3; 

b) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 18 entspricht; 

c) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 19 entspricht und die andere 

Unterklasse unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 fällt, andernfalls 50 %; 

d) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 20 entspricht und die andere 

Unterklasse unter die Bonitätsstufen 4 bis 6 fällt, andernfalls 50 %;“ 
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174. Artikel 325ak wird wie folgt geändert: 

a) ▌Tabelle 6 wird wie folgt geändert: 

i) die Spalte „Bonität“ wird wie folgt geändert: 

1. Zeile 2 erhält folgende Fassung: 

„Bonitätsstufen 1 bis 10“ 

2. Zeile 3 erhält folgende Fassung: 

„Bonitätsstufen 11 bis 17“ 

ii) In der Zeile „Unterklasse 13“ erhält die Spalte „Sektor“ folgende Fassung: 

„Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat oder einer 

regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, Geber von 

Förderdarlehen und gedeckte Schuldverschreibungen“ 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche Bonitätskategorie 

zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 2 festgelegten Standardansatzes für 

das Kreditrisiko zugeordnet würde. 
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Abweichend von Absatz 2 dürfen Institute eine Risikoposition in einer unbeurteilten 

gedeckten Schuldverschreibung der Unterklasse 4 zuordnen, wenn das Institut, das die 

gedeckte Schuldverschreibung begibt, unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 fällt.“ 

175. ▌Artikel 325am wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Tabelle 7 wird die Spalte „Bonität“ wie folgt geändert: 

i) Zeile 1 erhält folgende Fassung: 

„Erstrangig und Bonitätsstufen 1 bis 10“ 

ii) Zeile 2 erhält folgende Fassung: 

„Nicht erstrangig und Bonitätsstufen 1 bis 10“ 

iii) Zeile 3 erhält folgende Fassung: 

„Bonitätsstufen 11 bis 17 (ohne Rating)“ 
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b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(3) Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche 

Bonitätskategorie zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 5 

festgelegten auf externen Beurteilungen basierenden Ansatzes zugeordnet würde.“ 

176. Artikel 325as Tabelle 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Zeile „Unterklasse 3“ erhält die Spalte „Bezeichnung der Unterklasse“ folgende 

Fassung: 

„Energie – Strom“ 

b) Folgende Zeilen werden eingefügt: 

„ 

3a Energie – EU-EHS-

Emissionshandel  

40 % 

3b Energie – Nicht-EU-EHS-

Emissionshandel 

60 % 

“ 
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177. Artikel 325ax wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Unterklassen für Vega-Risikofaktoren entsprechen den Unterklassen, die gemäß 

Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 für Delta-Risikofaktoren festgelegt wurden. 

(2) Die risikogewichteten Positionsbeträge für Sensitivitäten gegenüber Vega-

Risikofaktoren werden gemäß der Risikoklasse der Risikofaktoren wie folgt 

zugewiesen: 

Tabelle 1 

Risikoklasse Risikogewichtete 
Positionsbeträge 

Allgemeines Zinsrisiko 100 % 

CSR bei Nicht-
Verbriefungen 

100 % 

CSR bei Verbriefungen 
(ACTP) 

100 % 

CSR bei Verbriefungen 
(Nicht-ACTP) 

100 % 

Aktienkurs (hohe 
Marktkapitalisierung und 
Indizes) 

77,78 % 

Aktienkurs (geringe 
Marktkapitalisierung und 
sonstige Sektoren) 

100 % 

Warenposition 100 % 

Fremdwährung 100 % 

“ 
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b) Absatz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, 

Kreditspreadrisikos und Warenpositionsrisikos wird das Risikogewicht des 

Krümmungsrisikos als parallele Verschiebung aller Scheitelpunkte jeder Kurve 

auf der Grundlage des höchsten in Unterabschnitt 1 für die jeweilige Unterklasse 

genannten Delta-Risikogewichts angewandt.“ 

178. Artikel 325az wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein Institut darf den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz zur 

Berechnung seiner Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwenden, sofern 

das Institut die in diesem Kapitel festgelegten Anforderungen erfüllt.“ 
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b) Absatz 2 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 

„c) die Handelstische erfüllen die in Artikel 325bf Absatz 3 genannten 

Rückvergleichsanforderungen; 

d) die Handelstische erfüllen die in Artikel 325bg genannten Anforderungen 

hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (‚P&L-Attribution‘);“ 

ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„g) den Handelstischen wurden keine Positionen in OGA zugewiesen, die die in 

Artikel 104 Absatz 8 Buchstabe b festgelegte Bedingung erfüllen.“ 
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Institute, denen die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf einem internen 

Modell beruhenden Ansatzes erteilt wurde, müssen auch die in Artikel 325 Absatz 3 

festgelegte Meldepflicht erfüllen.“ 

d) Absatz 8 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Beurteilungsmethode, nach der die zuständigen Behörden prüfen, ob ein 

Institut die in diesem Kapitel dargelegten Anforderungen erfüllt.“ 

e) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die EBA gibt eine Stellungnahme dazu ab, ob außergewöhnliche Umstände im 

Sinne von Absatz 5 des vorliegenden Artikels und Artikel 325bf Absatz 6 

Unterabsatz 2 eingetreten sind. 

Für die Zwecke der Abgabe dieser Stellungnahme überwacht die EBA die 

Marktbedingungen, um zu bewerten, ob außergewöhnliche Umstände eingetreten 

sind, und unterrichtet die Kommission, wenn dies der Fall ist, sofort entsprechend. 
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(10) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Bedingungen und Indikatoren festgelegt werden, anhand deren die EBA feststellt, 

ob außergewöhnliche Umstände eingetreten sind. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum 30. Juni 2024 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

179. Artikel 325ba wird wie folgt geändert ▌: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

▌ 

„Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand eines 

internen Modells gemäß Unterabsatz 1 berücksichtigt ein Institut seine eigenen 

Kreditspreads nicht bei der Berechnung der unter den Buchstaben a und b genannten 

Werte für Positionen in eigenen Schuldtiteln des Instituts.“ 
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b) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

▌

„Abweichend von Unterabsatz 1 unterliegt ein Institut nicht der zusätzlichen 

Eigenmittelanforderung für die Bestände an seinen eigenen Schuldtiteln.“

▌

c) Der folgende Absatz wird angefügt:

„(3) Ein Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet die 

Gesamteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko aller seiner 

Handelsbuchpositionen und aller seiner Anlagebuchpositionen, von denen ein 

Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht, gemäß folgender Formel:

Dabei gilt:

AIMA = die Summe der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Eigenmittelanforderungen;

= die in Artikel 325bg Absatz 2 genannte zusätzliche 

Eigenmittelanforderung;
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= die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das 

Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, 

von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das 

Institut den alternativen Standardansatz zur Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet;

= die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das 

Marktrisiko des Portfolios aller Handelsbuchpositionen und aller 

Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko 

ausgeht;

= die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das 

Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, 

von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das 

Institut den in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz zur Berechnung 

der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet.“
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180. In Artikel 325bc wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Kriterien 

für die Verwendung einfließender Daten in dem in diesem Artikel genannten 

Risikomessmodell festgelegt werden, einschließlich Kriterien für die Datengenauigkeit 

sowie Kriterien für die Kalibrierung der einfließenden Daten, wenn Marktdaten nicht 

ausreichen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

181. In Artikel 325bd wird folgender Absatz eingefügt: 

„(5a) Innerhalb der Risikofaktorgruppe ‚Zinssatz‘ in Tabelle 2 zählen die Währungen der 

Mitgliedstaaten, die am WKM II teilnehmen, zu der Untergruppe ‚Liquideste 

Währungen und Landeswährung‘.“ 
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182. Artikel 325be wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke der in Unterabsatz 1 genannten Bewertung können die zuständigen 

Behörden Instituten gestatten, Marktdaten zu verwenden, die von Drittanbietern 

bereitgestellt werden.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Die zuständigen Behörden können von einem Institut verlangen, einen Risikofaktor, 

der von dem Institut gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels als modellierbar 

bewertet wurde, als nicht modellierbar zu betrachten, wenn die einfließenden Daten, 

die bei der Bestimmung der auf den Risikofaktor angewandten Szenarien künftiger 

Schocks herangezogen werden, die in Artikel 325bc Absatz 6 genannten 

Anforderungen nicht zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden erfüllen.“ 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Unter außergewöhnlichen Umständen, die in Zeiten einer erheblichen Verringerung 

bestimmter Handelstätigkeiten an den Finanzmärkten auftreten, können die 

zuständigen Behörden den Instituten, die den in diesem Kapitel festgelegten Ansatz 

verwenden, gestatten, Risikofaktoren, die von diesen Instituten gemäß Absatz 1 als 

nicht modellierbar bewertet wurden, als modellierbar zu betrachten, sofern die 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die von dieser Behandlung betroffenen Risikofaktoren beziehen sich auf die 

Handelstätigkeiten, bei denen an den Finanzmärkten eine erhebliche 

Verringerung verzeichnet wird; 

b) die Behandlung wird vorübergehend und nicht länger als sechs Monate 

innerhalb eines Geschäftsjahres angewandt; 
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c) die Behandlung führt zu keiner erheblichen Verringerung der 

Gesamteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko der Institute, die sie 

anwenden; 

d) die zuständigen Behörden teilen der EBA unverzüglich jede Entscheidung, 

Instituten zu gestatten, den in diesem Kapitel festgelegten Ansatz anzuwenden, 

um Risikofaktoren, die als nicht modellierbar bewertet wurden, als 

modellierbar zu betrachten, sowie die betreffenden Handelstätigkeiten mit und 

begründen diese Entscheidung.“ 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit der Risikofaktoren gemäß 

Absatz 1, auch wenn von Drittanbietern bereitgestellte Marktdaten verwendet 

werden, und die Häufigkeit dieser Bewertung festgelegt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 
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183. Artikel 325bf wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Der Multiplikationsfaktor (mc) entspricht mindestens der Summe aus 1,5 und 

einem gemäß der Tabelle 3 bestimmten Aufschlag. Für das in Absatz 5 genannte 

Portfolio wird der Aufschlag auf der Grundlage der Zahl der Überschreitungen 

berechnet, die bei den Rückvergleichen der gemäß Buchstabe a dieses 

Unterabsatzes berechneten Maßzahl des Risikopotenzials des Instituts während der 

unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstage zu verzeichnen waren. Die 

Berechnung des Aufschlags unterliegt den folgenden Anforderungen:“ 
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ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Unter außergewöhnlichen Umständen können die zuständigen Behörden einem 

Institut gestatten, 

a) die Berechnung des Aufschlags auf denjenigen zu beschränken, der sich für 

Überschreitungen bei Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen 

ergibt, wenn die Zahl der Überschreitungen bei Rückvergleichen der 

tatsächlichen Änderungen nicht auf Schwächen des alternativen internen 

Modells des Instituts zurückzuführen sind, und/oder 

b) die Überschreitungen, die sich aus Rückvergleichen der hypothetischen 

oder tatsächlichen Änderungen ergeben, nicht in die Berechnung des 

Aufschlags einzubeziehen, wenn diese Überschreitungen nicht auf 

Schwächen des alternativen internen Modells des Instituts zurückzuführen 

sind.“ 
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iii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 können die zuständigen Behörden den Wert 

von mc über die in jenem Unterabsatz genannte Summe hinaus erhöhen, wenn das 

alternative interne Modell eines Instituts Schwächen aufweist, die die angemessene 

Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verhindern.“ 

b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Abweichend von den Absätzen 2 und 6 können die zuständigen Behörden einem 

Institut gestatten, eine Überschreitung nicht zu berücksichtigen, wenn eine 

Eintagesänderung des Wertes seines Portfolios, die die entsprechende gemäß dem 

internen Modell des Instituts berechnete Maßzahl des Risikopotenzials übersteigt, 

auf einen nicht modellierbaren Risikofaktor zurückzuführen ist.“ 
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c) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(10) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Bedingungen und Kriterien festgelegt werden, gemäß denen einem Institut gestattet 

werden kann, eine Überschreitung nicht zu berücksichtigen, wenn die 

Eintagesänderung des Wertes seines Portfolios, die die entsprechende gemäß dem 

internen Modell des Instituts berechnete Maßzahl des Risikopotenzials übersteigt, 

auf einen nicht modellierbaren Risikofaktor zurückzuführen ist. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der 

in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen;“ 
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184. Artikel 325bg wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Ein Handelstisch eines Instituts erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- 

und Verlustzuweisung, wenn die auf dem Risikomessmodell des Instituts 

beruhenden theoretischen Änderungen des Wertes des Portfolios dieses 

Handelstisches den auf dem Bewertungsmodell des Instituts beruhenden 

hypothetischen Änderungen des Wertes des Portfolios dieses Handelstisches gut 

oder ausreichend gut entsprechen. 

(2) Entsprechen die auf dem Risikomessmodell des Instituts beruhenden theoretischen 

Änderungen des Wertes des Portfolios eines Handelstisches den auf dem 

Bewertungsmodell des Instituts beruhenden hypothetischen Änderungen des 

Wertes des Portfolios dieses Handelstisches ausreichend gut, so berechnet das 

Institut unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels für alle diesem 

Handelstisch zugewiesenen Positionen über die in Artikel 325ba Absätze 1 und 2 

genannten Eigenmittelanforderungen hinaus eine zusätzliche 

Eigenmittelanforderung. 
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(3) Auf der Grundlage der Ergebnisse der Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und 

Verlustzuweisung nach Absatz 1 dieses Artikels bestimmt und dokumentiert ein 

Institut anhand einer genauen Liste die Risikofaktoren, die im Risikomessmodell 

des Instituts enthalten sind und als angemessen für die Überprüfung erachtet 

werden, ob das Institut der in Artikel 325bf festgelegten 

Rückvergleichsanforderung genügt. Das Institut zeichnet jede Änderung der Liste 

dieser Risikofaktoren auf.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) die Kriterien, auf deren Grundlage festgelegt wird, ob die theoretischen 

Änderungen des Wertes des Portfolios eines Handelstisches den 

hypothetischen Änderungen des Wertes des Portfolios dieses 

Handelstisches für die Zwecke des Absatzes 1 gut oder ausreichend gut 

entsprechen, wobei internationale regulatorische Entwicklungen zu 

berücksichtigen sind; 
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b) die in Absatz 2 genannte zusätzliche Eigenmittelanforderung;“ 

ii) Buchstabe e wird gestrichen. 

iii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung].“ 

185. Artikel 325bh wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) das interne Risikomessmodell enthält Risikofaktoren für Gold und für die 

einzelnen Fremdwährungen, auf die die Positionen des Instituts lauten; 

für OGA werden die tatsächlichen Fremdwährungspositionen der OGA 

berücksichtigt; die Institute können den Ausweis von 

Fremdwährungspositionen in OGA heranziehen, der vonseiten Dritter 

vorgenommen wurde, sofern die Korrektheit dieses Ausweises 

ausreichend sichergestellt ist;“ 
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ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„i) bei der Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen gemäß diesem Kapitel 

berücksichtigen Institute bei Positionen in OGA mindestens auf 

wöchentlicher Basis die zugrunde liegenden Positionen der OGA 

(Durchschauansatz) ▌; wird der Durchschauansatz wöchentlich 

durchgeführt, so müssen die Institute die Risiken überwachen können, die 

sich aus wesentlichen Änderungen in der Zusammensetzung des OGA 

ergeben; Institute, die über keine ausreichenden einfließenden Daten oder 

Informationen zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für das 

Marktrisiko einer OGA-Position gemäß dem Durchschauansatz verfügen, 

können diese einfließenden Daten oder Informationen von Dritten beziehen, 

sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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i) Der betreffende Dritte ist eines der Folgenden: 

1. die Verwahrstelle oder das verwahrende Finanzinstitut des 

OGA, sofern der OGA ausschließlich in Wertpapiere 

investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser 

Verwahrstelle oder diesem verwahrenden Finanzinstitut 

hinterlegt; 

2. die OGA-Verwaltungsgesellschaft, sofern sie die in 

Artikel 132 Absatz 3 Buchstabe a festgelegten Kriterien 

erfüllt; 

3. ein Drittanbieter, sofern die Daten, Informationen oder 

Risikoparameter von den unter Nummer 1 oder 2 dieser 

Ziffer genannten Dritten oder von einem anderen solchen 

Drittanbieter bereitgestellt oder berechnet werden; 
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ii) der betreffende Dritte stellt dem Institut die ▌Daten, Informationen 

oder Risikoparameter für die Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko der OGA-Position 

gemäß dem in Unterabsatz 1 genannten Durchschauansatz zur 

Verfügung; 

iii) ein externer Prüfer des Instituts hat die Angemessenheit der unter 

dem Ziffer ii) genannten Daten, Informationen oder 

Risikoparameter des Dritten bestätigt, und die zuständige Behörde 

hat auf Verlangen uneingeschränkten Zugang zu diesen Daten, 

Informationen oder Risikoparametern.“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Ein Institut kann innerhalb der Risikofaktorgruppen – und für die Zwecke der 

Berechnung des undiversifizierten Expected Shortfall UESt nach Artikel 325bb 

Absatz 1 auch risikofaktorgruppenübergreifend – empirische Korrelationen 

verwenden, sofern der Ansatz des Instituts für die Messung dieser Korrelationen 

solide ist, entweder mit den anwendbaren Liquiditätshorizonten oder nach 

Auffassung der zuständigen Behörde hinreichend mit dem in Artikel 325bc 

Absatz 1 festgelegten Basishorizont von zehn Tagen vereinbar ist und unter 

Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird.“ 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 
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186. Artikel 325bi Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) das Institut verfügt über eine von den Handelsabteilungen unabhängige Abteilung 

zur Risikosteuerung und -überwachung, die direkt der Geschäftsleitung unterstellt 

ist; diese Abteilung 

i) ist für die Gestaltung und Umsetzung etwaiger interner Risikomessmodelle 

zuständig, die für die Zwecke dieses Kapitels im Rahmen des alternativen auf 

einem internen Modell beruhenden Ansatzes verwendet werden; 

ii) ist für das gesamte Risikomanagementsystem zuständig; 

iii) erstellt und analysiert tägliche Berichte über die Ergebnisse eines etwaigen zur 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendeten 

internen Modells und über die Angemessenheit der im Hinblick auf 

Handelsvolumenobergrenzen zu ergreifenden Maßnahmen;“ 
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b) Nach Unterabsatz 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Eine von der in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Abteilung zur Risikosteuerung und 

-überwachung unabhängige Validierungsabteilung führt die erstmalige und die laufende 

Validierung etwaiger interner Risikomessmodelle durch, die für die Zwecke dieses 

Kapitels im Rahmen des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes 

verwendet werden.“ 

187. Artikel 325bo Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) In ihren internen Modellen zur Erfassung von Ausfallrisiken erfassen die Institute 

erhebliche Basisrisiken in den Absicherungsstrategien aufgrund von Unterschieden 

hinsichtlich Produktart, Rang in der Kapitalstruktur, interner oder externer 

Bonitätsbeurteilungen, Jahrgang der originären Kreditgewährung (Vintage) und 

anderen Unterschieden. 

Werden Laufzeitinkongruenzen zwischen einem Absicherungsinstrument und dem 

abgesicherten Instrument, die während des einjährigen Zeithorizonts auftreten könnten, 

nicht in ihren internen Modellen zur Erfassung von Ausfallrisiken erfasst, so stellen die 

Institute sicher, dass sie nicht zu einer wesentlichen Unterschätzung des Risikos führen. 

Die Institute erfassen ein Absicherungsinstrument nur, soweit es auch dann haltbar ist, 

wenn sich der Schuldner einem Kreditereignis oder sonstigen Ereignis nähert.“ 

 

188. Artikel 325bp wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Ausfallwahrscheinlichkeiten betragen bei Risikopositionen, auf die 

gemäß den Artikeln 114 bis 118 ein Risikogewicht von 0 % angewandt 

wird, mindestens 0,01 % und bei gedeckten Schuldverschreibungen, auf 

die gemäß Artikel 129 ein Risikogewicht von 10 % angewandt wird, 

mindestens 0,01 %; ansonsten betragen die Ausfallwahrscheinlichkeiten 

mindestens 0,03 %;“ 
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ii) Die Buchstaben d und e erhalten folgende Fassung: 

„d) wurde einem Institut die Erlaubnis erteilt, die Ausfallwahrscheinlichkeiten 

für die Risikopositionsklasse und das Ratingsystem für einen betreffenden 

Emittenten gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so berechnet 

es die Ausfallwahrscheinlichkeiten für diesen Emittenten anhand der dort 

festgelegten Methode, sofern die für eine solche Schätzung erforderlichen 

Daten verfügbar sind; 

e) wurde einem Institut die unter Buchstabe d genannte Erlaubnis zur 

Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten nicht erteilt, so entwickelt es 

eine interne Methode oder verwendet es externe Quellen, um diese 

Ausfallwahrscheinlichkeiten im Einklang mit den gemäß diesem Artikel 

geltenden Anforderungen an Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen zu 

schätzen.“ 
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iii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d gelten die Daten, die für die 

Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten eines betreffenden Emittenten einer 

Handelsbuchposition erforderlich sind, als verfügbar, wenn das Institut zum 

Berechnungszeitpunkt eine Anlagebuchposition gegenüber demselben Schuldner 

hält, für den es die Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Titel II Kapitel 3 

Abschnitt 1 schätzt, um seine in jenem Kapitel festgelegten 

Eigenmittelanforderungen zu berechnen.“ 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 
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„c) wurde einem Institut die Erlaubnis erteilt, die LGD für die Risikopositionsklasse und das 

Ratingsystem für eine betreffende Risikoposition gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu 

schätzen, so berechnet es die Schätzungen der LGD für diesen Emittenten anhand der dort 

festgelegten Methode, sofern die für eine solche Schätzung erforderlichen Daten verfügbar 

sind; 

d) wurde einem Institut die unter Buchstabe c genannte Erlaubnis zur Schätzung der LGD 

nicht erteilt, so entwickelt es eine interne Methode oder verwendet es externe Quellen, um 

die LGD im Einklang mit den gemäß diesem Artikel geltenden Anforderungen an 

Schätzungen der LGD zu schätzen.“ 

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 
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„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c gelten die Daten, die für die 

Schätzung der LGD eines betreffenden Emittenten einer Handelsbuchposition 

erforderlich sind, als verfügbar, wenn das Institut zum Berechnungszeitpunkt eine 

Anlagebuchposition gegenüber derselben Risikoposition hält, für die es die LGD 

gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 schätzt, um seine in jenem Kapitel 

festgelegten Eigenmittelanforderungen zu berechnen.“ 

189. Artikel 332 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Kreditderivate gemäß Artikel 325 Absatz 6 oder 8 werden nur in die Bestimmung der 

Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko gemäß Artikel 338 Absatz 2 

einbezogen.“ 

190. Artikel 337 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Bei der Bestimmung der risikogewichteten Positionsbeträge für die Zwecke des 

Absatzes 1 verwenden Institute ausschließlich den in Titel II Kapitel 5 Abschnitt 3 

festgelegten Ansatz.“ 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko addiert 

das Institut bis auf die unter Artikel 338 Absatz 2 fallenden Verbriefungspositionen 

seine gewichteten Positionen, die sich aus der Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 des 

vorliegenden Artikels ergeben, unabhängig davon, ob es sich um Kauf- oder 

Verkaufspositionen handelt.“ 

191. Artikel 338 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 338 

Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio 

„(1) Für die Zwecke dieses Artikels ermittelt ein Institut sein Korrelationshandelsportfolio nach 

Artikel 325 Absätze 6, 7 und 8. 

(2) Ein Institut bestimmt den größeren der folgenden Beträge als Eigenmittelanforderung für 

das spezifische Risiko des Korrelationshandelsportfolios: 

a) die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko insgesamt, die lediglich für 

die Nettokaufpositionen des Korrelationshandelsportfolios gelten würde; 

b) die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko insgesamt, die lediglich für 

die Nettoverkaufspositionen des Korrelationshandelsportfolios gelten würde.“ 
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192. Artikel 348 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Abschnitts unterliegen OGA-Positionen einer 

Eigenmittelanforderung für das Positionsrisiko, das das allgemeine und das spezifische Risiko 

umfasst, von 32 %. Unbeschadet des Artikels 353 in Verbindung mit der modifizierten 

Behandlung von Gold nach Artikel 352 Absatz 4 unterliegen OGA-Positionen einer 

Eigenmittelanforderung für das Positionsrisiko, das das allgemeine und das spezifische Risiko 

umfasst, und für das Fremdwährungsrisiko von 40 %.“ 

193. Artikel 351 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 351 

Schwellenwert und Gewichtung für das Fremdwährungsrisiko 

Übersteigt die gemäß dem in Artikel 352 festgelegten Verfahren berechnete Summe der 

gesamten Netto-Fremdwährungsposition und der Nettogoldposition eines Instituts 2 % des 

Gesamtbetrags seiner Eigenmittel, so berechnet das Institut eine Eigenmittelanforderung für 

das Fremdwährungsrisiko. Die Eigenmittelanforderung für das Fremdwährungsrisiko 

entspricht der mit 8 % multiplizierten Summe seiner gesamten Netto-Fremdwährungsposition 

und seiner Nettogoldposition in der Meldewährung.“ 
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194. Artikel 352 Absatz 2 wird gestrichen. 

195. ▌Artikel 361 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe c wird gestrichen. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Institute zeigen den für sie zuständigen Behörden an, inwieweit sie von diesem Artikel 

Gebrauch machen.“ 
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196. Teil 3 Titel IV Kapitel 5 wird aufgehoben. 

197. In Artikel 381 wird folgender Absatz angefügt: 

„Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck ‚CVA-Risiko‘ das für das Portfolio von 

Geschäften mit einer Gegenpartei nach Absatz 1 berechnete Risiko von Verlusten, die sich aus 

Änderungen des CVA-Werts aufgrund von Bewegungen der Risikofaktoren des Gegenpartei-

Kreditspreadrisikos und anderer mit dem Portfolio von Geschäften verbundener Risikofaktoren 

ergeben.“ 

198. Artikel 382 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Ein Institut bezieht in die Berechnung der gemäß Absatz 1 erforderlichen 

Eigenmittel Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zu ihrem gemäß dem für das Institut 

geltenden Rechnungslegungsrahmen bestimmten Zeitwert mit ein, sofern die sich 

aus diesen Geschäften ergebenden CVA-Risikopositionen des Instituts wesentlich 

sind.“ 
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b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(4a) Abweichend von Absatz 4 des vorliegenden Artikels kann sich ein Institut dafür 

entscheiden, für die nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels ausgenommenen 

Geschäfte die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand eines der in 

Artikel 382a Absatz 1 genannten Ansätze zu berechnen, wenn das Institut gemäß 

Artikel 386 bestimmte anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte verwendet, um 

das CVA-Risiko dieser Geschäfte zu mindern. Institute stellen Grundsätze auf, in 

denen die Anwendung und Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 

CVA-Risiko für solche Geschäfte festgelegt werden. 

www.parlament.gv.at



  

 465 

 

(4b) Institute melden den für sie zuständigen Behörden die Ergebnisse der 

Berechnungen der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko für alle in 

Absatz 4 des vorliegenden Artikels genannten Geschäfte. Für die Zwecke dieser 

Meldepflicht berechnen Institute die Eigenmittelanforderungen für das CVA-

Risiko anhand der einschlägigen in Artikel 382a Absatz 1 festgelegten Ansätze, die 

sie zur Erfüllung einer Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko verwendet 

hätten, wenn diese Geschäfte nicht nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels vom 

Anwendungsbereich ausgenommen wären. ▌“ 

c) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Bedingungen und Kriterien, die die Institute für die Bewertung heranziehen 

müssen, ob die sich aus zeitwertbilanzierten Wertpapierfinanzierungsgeschäften 

ergebenden CVA-Risikopositionen wesentlich sind, sowie die Häufigkeit dieser 

Bewertung festgelegt werden. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass 

der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.“ 

199. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 382a 

Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko 

(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko für alle in 

Artikel 382 genannten Geschäfte gemäß den folgenden Ansätzen: 
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a) dem in Artikel 383 festgelegten Standardansatz, sofern dem Institut von der 

zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Verwendung dieses Ansatzes erteilt wurde; 

b) dem in Artikel 384 festgelegten Basisansatz; 

c) dem in Artikel 385 festgelegten vereinfachten Ansatz, sofern das Institut die in 

Absatz 1 jenes Artikels festgelegten Bedingungen erfüllt. 

(2) Ein Institut darf den in Absatz 1 Buchstabe c genannten Ansatz nicht in Verbindung mit 

dem in Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten Ansatz verwenden. 
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(3) Ein Institut darf dauerhaft eine Kombination der in Absatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Ansätze verwenden, um die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko für 

Folgendes zu berechnen: 

a) verschiedene Gegenparteien; 

b) verschiedene anerkennungsfähige Netting-Sätze mit derselben Gegenpartei; 

c) verschiedene Geschäfte mit demselben anerkennungsfähigen Netting-Satz, sofern 

eine der in Absatz 5 genannten Bedingungen erfüllt ist. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 3 Buchstabe c unterteilen Institute den anerkennungsfähigen 

Netting-Satz in einen hypothetischen Netting-Satz, der die Geschäfte enthält, die dem in 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Ansatz unterliegen, und einen hypothetischen Netting-

Satz, der die Geschäfte enthält, die dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz 

unterliegen. 
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(5) Für die Zwecke von Absatz 3 Buchstabe c umfassen die dort genannten Bedingungen 

Folgendes: 

a) die Unterteilung steht im Einklang mit der Behandlung des rechtlichen Netting-

Satzes bei der Berechnung der CVA zu Rechnungslegungszwecken; 

b) die von den zuständigen Behörden erteilte Erlaubnis zur Verwendung des in 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Ansatzes beschränkt sich auf den entsprechenden 

hypothetischen Netting-Satz und erstreckt sich nicht auf alle Geschäfte innerhalb 

des anerkennungsfähigen Netting-Satzes. 

Institute dokumentieren, wie sie gemäß dem vorliegenden Absatz zur Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko dauerhaft eine Kombination der in Absatz 1 

Buchstaben a und b genannten Ansätze verwenden.“ 
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200. Artikel 383 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 383 

Standardansatz 

(1) Die zuständige Behörde erteilt einem Institut die Erlaubnis, seine 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko für ein Portfolio von Geschäften mit einer 

oder mehreren Gegenparteien anhand des Standardansatzes gemäß Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels zu berechnen, nachdem sie geprüft haben, ob das Institut den 

folgenden Anforderungen genügt: 

a) Das Institut hat eine gesonderte Abteilung eingerichtet, die für das gesamte 

Risikomanagement des Instituts sowie für die Absicherung gegenüber dem CVA-

Risiko zuständig ist; 

b) das Institut hat für jede betreffende Gegenpartei ein regulatorisches CVA-Modell 

zur Berechnung der CVA für diese Gegenpartei gemäß Artikel 383a entwickelt; 
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c) das Institut ist in der Lage, für jede betreffende Gegenpartei zumindest monatlich 

die Sensitivitäten seiner CVA gegenüber den betreffenden gemäß Artikel 383b 

bestimmten Risikofaktoren zu berechnen; 

d) das Institut ist in der Lage, zumindest monatlich die Sensitivitäten aller Positionen 

in anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäften, die gemäß Artikel 386 für die 

Zwecke der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand 

des Standardansatzes anerkannt sind, gegenüber den relevanten gemäß 

Artikel 383b bestimmten Risikofaktoren zu berechnen; 
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e) das Institut hat eine von den Handelsabteilungen und von der unter Buchstabe a 

genannten Abteilung unabhängige Abteilung zur Risikosteuerung und -

überwachung eingerichtet, die direkt dem Leitungsorgan unterstellt ist; diese 

Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung ist für die Gestaltung und 

Umsetzung des Standardansatzes zuständig und erstellt und analysiert 

monatliche Berichte über die Ergebnisse dieses Ansatzes und darüber hinaus 

bewertet sie die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung die 

Angemessenheit der Handelsvolumenobergrenzen des Instituts und nimmt die 

Ergebnisse dieser Bewertung in ihre monatlichen Berichte auf; die Abteilung zur 

Risikosteuerung und -überwachung verfügt über eine ausreichende Zahl von 

Mitarbeitern, die im Hinblick auf ihre Zwecke angemessen qualifiziert sind. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Absatzes entspricht die 

Sensitivität der CVA einer Gegenpartei gegenüber einem Risikofaktor der anhand des 

regulatorischen CVA-Modells des Instituts gemäß den Artikeln 383i und 383j berechneten 

relativen Änderung des Wertes dieser CVA infolge einer Änderung des Wertes eines der 

relevanten Risikofaktoren dieser CVA. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Absatzes entspricht die 

Sensitivität einer Position in einem anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäft gegenüber 

einem Risikofaktor der anhand des Bewertungsmodells des Instituts gemäß den 

Artikeln 383i und 383j berechneten relativen Änderung des Wertes dieser Position infolge 

einer Änderung des Wertes eines der relevanten Risikofaktoren dieser Position. 
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(2) Für die Zwecke der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko 

bezeichnet der Ausdruck 

1. ‚Risikoklasse‘ eine der folgenden Kategorien: 

a) Zinsrisiko; 

b) Gegenpartei-Kreditspreadrisiko; 

c) Referenz-Kreditspreadrisiko; 

d) Aktienkursrisiko; 

e) Warenpositionsrisiko; 

f) Fremdwährungsrisiko; 
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2. ‚CVA-Portfolio‘ das Portfolio, das sich aus der aggregierten CVA und den in 

Absatz 1 Buchstabe d genannten anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäften 

zusammensetzt; 

3. ‚aggregierte CVA‘ die Summe der CVA, die anhand des regulatorischen CVA-

Modells für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Gegenparteien berechnet 

werden. 

(3) Institute bestimmen die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des 

Standardansatzes durch Addition der folgenden gemäß Artikel 383b berechneten 

Eigenmittelanforderungen: 

a) der Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor-Risiko zur Erfassung des 

Risikos von Änderungen des CVA-Portfolios eines Instituts infolge von 

Bewegungen relevanter nicht volatilitätsbedingter Risikofaktoren; 

b) der Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko zur Erfassung des Risikos von 

Änderungen des CVA-Portfolios eines Instituts infolge von Bewegungen relevanter 

volatilitätsbedingter Risikofaktoren.“ 
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201. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 383a 

Regulatorisches CVA-Modell 

(1) Ein regulatorisches CVA-Modell, das für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen 

für das CVA-Risiko gemäß Artikel 383 verwendet wird, beruht auf einem soliden 

Konzept, wird unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt und genügt allen folgenden 

Anforderungen: 

a) Das regulatorische CVA-Modell ist geeignet, die CVA einer betreffenden 

Gegenpartei zu modellieren, wobei gegebenenfalls Netting- und 

Nachschussvereinbarungen auf Ebene des Netting-Satzes gemäß dem 

vorliegenden Artikel anerkannt werden; 

b) das Institut schätzt die Ausfallwahrscheinlichkeiten der Gegenpartei anhand der 

Kreditspreads dieser Gegenpartei und der gemäß Marktkonsens erwarteten 

Verlustquote bei Ausfall dieser Gegenpartei; 
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c) die unter Buchstabe a genannte erwartete Verlustquote bei Ausfall entspricht der 

unter Buchstabe b genannten gemäß Marktkonsens erwarteten Verlustquote bei 

Ausfall, es sei denn, das Institut kann nachweisen, dass der Rang des Portfolios von 

Geschäften mit dieser Gegenpartei von dem Rang der von dieser Gegenpartei 

begebenen vorrangigen unbesicherten Anleihen abweicht; 

d) die simulierte abgezinste künftige Risikoposition des Portfolios von Geschäften mit 

einer Gegenpartei wird zu jedem künftigen Zeitpunkt anhand eines 

Risikopositionsmodells berechnet, wobei alle Geschäfte dieses Portfolios auf der 

Grundlage der simulierten gemeinsamen Veränderungen der für diese Geschäfte 

wesentlichen Marktrisikofaktoren unter Verwendung einer angemessenen Zahl von 

Szenarien neu bewertet und die Preise zu risikofreien Zinssätzen auf den Zeitpunkt 

der Berechnung abgezinst werden; 
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e) das regulatorische CVA-Modell ist geeignet, eine erhebliche Abhängigkeit 

zwischen der simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition des Portfolios von 

Geschäften und den Kreditspreads der Gegenpartei zu modellieren; 

f) sind die Geschäfte des Portfolios in einem Netting-Satz enthalten, für den eine 

Nachschussvereinbarung besteht und der täglich zu Marktpreisen bewertet wird, so 

werden die im Rahmen dieser Vereinbarung gestellten und erhaltenen Sicherheiten 

in der simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition als 

Risikominderungsfaktoren anerkannt, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

i) Das Institut bestimmt die für diesen ▌Netting-Satz relevante Nachschuss-

Risikoperiode gemäß den in Artikel 285 Absätze 2 und 5 festgelegten 

Anforderungen und trägt dieser Nachschussperiode bei der Berechnung der 

simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition Rechnung; 
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ii) alle anwendbaren Aspekte der Nachschussvereinbarung, einschließlich der 

Häufigkeit von Nachschussforderungen, der Art der vertraglich 

anerkennungsfähigen Sicherheiten, der Schwellenwerte, der 

Mindesttransferbeträge, der Zusatzbeträge und der Ersteinschüsse, sowohl 

für das Institut als auch für die Gegenpartei, werden bei der Berechnung der 

simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition angemessen 

berücksichtigt; 

iii) das Institut hat eine Abteilung für die Sicherheitenverwaltung eingerichtet, 

die im Hinblick auf alle Sicherheiten, die bei der Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des 

Standardansatzes anerkannt werden, im Einklang mit Artikel 287 steht. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a hat die CVA ein positives Vorzeichen und 

wird als Funktion der erwarteten Verlustquote bei Ausfall der Gegenpartei, eines 

angemessenen Satzes von Ausfallwahrscheinlichkeiten der Gegenpartei zu künftigen 

Zeitpunkten sowie eines angemessenen Satzes simulierter abgezinster künftiger 

Risikopositionen des Portfolios von Geschäften mit dieser Gegenpartei zu künftigen 

Zeitpunkten bis zur Fälligkeit des Geschäfts mit der längsten Laufzeit innerhalb dieses 

Portfolios berechnet. 
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Für die Zwecke des unter Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Nachweises dürfen die von 

der Gegenpartei erhaltenen Sicherheiten den Rang der Risikoposition nicht verändern. 

Hat das Institut bereits eine Abteilung für die Sicherheitenverwaltung für die Verwendung 

der in Artikel 283 genannten auf einem internen Modell beruhenden Methode eingerichtet, 

so ist es für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe f Ziffer iii des vorliegenden Absatzes 

nicht verpflichtet, eine zusätzliche Abteilung für die Sicherheitenverwaltung einzurichten, 

sofern es gegenüber der für es zuständigen Behörde nachweist, dass diese Abteilung den in 

Artikel 287 festgelegten Anforderungen im Hinblick auf die Sicherheiten genügt, die für 

die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des 

Standardansatzes anerkannt sind. 

(2) Sind die Kreditausfallswap-Spreads der Gegenpartei am Markt beobachtbar, so verwendet 

ein Institut für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b diese Spreads. Sind derartige 

Kreditausfallswap-Spreads nicht verfügbar, so verwendet ein Institut eines der Folgenden: 

a) Kreditspreads anderer von der Gegenpartei begebener Instrumente, die die 

aktuellen Marktbedingungen widerspiegeln; 

b) Näherungswerte für diese Spreads, die unter Berücksichtigung des Ratings, 

der Branche und der Region der Gegenpartei angemessen sind. 
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(3) Ein Institut, das ein regulatorisches CVA-Modell verwendet, muss allen folgenden 

qualitativen Anforderungen genügen: 

a) Das in Absatz 1 genannte Risikopositionsmodell ist Teil des institutsinternen CVA-

Risikomanagementsystems, das für Rechnungslegungszwecke die Ermittlung, 

Messung, Steuerung und Genehmigung der CVA und des CVA-Risikos sowie die 

entsprechende interne Berichterstattung umfasst; 

b) das Institut verfügt über ein Verfahren, mit dem die Einhaltung dokumentierter 

interner Grundsätze, Kontrollen, die Bewertung der Leistungsfähigkeit von 

Modellen sowie Verfahren in Bezug auf das in Absatz 1 genannte 

Risikopositionsmodell sichergestellt werden; 
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c) das Institut verfügt über eine unabhängige Validierungsabteilung zur 

Risikosteuerung und -überwachung, die für die erstmalige und die laufende 

effektive Validierung des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Risikopositionswert-Modells zuständig ist; diese Abteilung ist unabhängig vom 

Geschäftskredit- und Handelsbereich, einschließlich der in Artikel 383 Absatz 1 

Buchstabe a genannten Abteilung, und ist direkt der Geschäftsleitung unterstellt; 

sie verfügt über eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern, die im Hinblick auf 

diesen Zweck angemessen qualifiziert sind. 

d) die Geschäftsleitung ist aktiv an der Risikosteuerung und -überwachung beteiligt 

und betrachtet die CVA-Risikosteuerung und -überwachung als wesentlichen 

Aspekt des Geschäfts, für den angemessene Ressourcen eingesetzt werden müssen; 

e) das Institut dokumentiert das Verfahren für die erstmalige und die laufende 

Validierung des Risikopositionsmodells nach Absatz 1 in einer hinreichend 

detaillierten Form, die es einem Dritten ermöglichen würde, die Funktionsweise 

und die Grenzen der Modelle sowie die ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu 

verstehen und die Analyse nachzuvollziehen; diese Dokumentation umfasst die 

Mindesthäufigkeit der laufenden Validierung sowie andere Umstände, wie etwa 

eine plötzliche Änderung des Marktverhaltens, unter denen eine zusätzliche 

Validierung durchzuführen ist; dabei ist zu erläutern, wie die Validierung im 

Hinblick auf Datenströme und Portfolios durchgeführt wird, welche Analysen 

verwendet werden und wie repräsentative Gegenpartei-Portfolios gebildet werden; 
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f) die Bewertungsmodelle, die in dem in Absatz 1 genannten Risikopositionsmodell 

für ein bestimmtes Szenario simulierter Marktrisikofaktoren verwendet werden, 

werden im Rahmen der erstmaligen und der laufenden Modellvalidierung anhand 

geeigneter unabhängiger Referenzwerte für ein breites Spektrum von 

Marktumständen getestet; Bewertungsmodelle für Optionen tragen der 

Nichtlinearität des Optionswerts in Bezug auf Marktrisikofaktoren Rechnung; 

g) im Rahmen der Innenrevision des Instituts wird regelmäßig eine unabhängige 

Überprüfung des unter Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten 

institutsinternen CVA-Risikomanagementsystems durchgeführt; diese Überprüfung 

deckt sowohl die Tätigkeiten der Abteilung nach Artikel 383 Absatz 1 Buchstabe a 

als auch die Tätigkeiten der Validierungsabteilung nach Buchstabe c des 

vorliegenden Absatzes ab; 
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h) in dem in Absatz 1 genannten regulatorischen CVA-Modell, das von der Institution 

zur Berechnung der simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition verwendetet 

wird, werden Geschäftskonditionen und -spezifikationen sowie 

Nachschussvereinbarungen zeitnah, umfassend und konservativ berücksichtigt; die 

Konditionen und Spezifikationen sind in einer geschützten Datenbank enthalten, 

die regelmäßig einer förmlichen Prüfung unterzogen wird; auch die Übertragung 

von Daten zu Geschäftskonditionen und -spezifikationen und 

Nachschussvereinbarungen auf das Risikopositionsmodell unterliegt einer internen 

Prüfung, und es werden Verfahren für den förmlichen Abgleich der Datensysteme 

des internen Modells mit den Ausgangsdatensystemen eingerichtet, damit 

fortlaufend überprüft werden kann, ob die Geschäftskonditionen und -

spezifikationen und Nachschussvereinbarungen im Risikopositionssystem korrekt 

oder zumindest konservativ abgebildet werden; 

www.parlament.gv.at



  

 484 

 

i) die aktuellen und historischen Marktdaten, die in das vom Institut zur Berechnung 

der simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition verwendete in Absatz 1 

genannte Modell einfließen, werden unabhängig von den Geschäftsfeldern 

erworben und zeitnah und umfassend in dieses Modell übertragen und in einer 

geschützten Datenbank gespeichert, die regelmäßig einer förmlichen Prüfung 

unterzogen wird; ein Institut muss über ein gut entwickeltes Verfahren zur 

Gewährleistung der Datenintegrität für den Umgang mit beobachteten 

unangemessenen Daten verfügen. stützt sich das Modell auf Näherungswerte für 

Marktdaten, so entwickelt ein Institut interne Grundsätze für die Ermittlung 

geeigneter Näherungswerte und weist fortlaufend empirisch nach, dass die 

Näherungswerte zu einer konservativen Darstellung des zugrunde liegenden 

Risikos führen; 
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j) das in Absatz 1 genannte Risikopositionsmodell erfasst die geschäftsspezifischen 

und vertraglichen Informationen, die für die Aggregation von Risikopositionen auf 

Ebene des Netting-Satzes erforderlich sind; ein Institut vergewissert sich, dass im 

Rahmen des Modells Geschäfte dem richtigen Netting-Satz zugeordnet werden. 

Für die Zwecke der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko kann 

das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Risikopositionsmodell auf unterschiedlichen 

Spezifikationen und Annahmen beruhen, damit alle in Artikel 383a festgelegten 

Anforderungen erfüllt werden, mit der Ausnahme, dass die einfließenden Marktdaten und 

die Netting-Anerkennung nicht von den für Rechnungslegungszwecke verwendeten 

Werten abweichen dürfen. 
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(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) wie die in Absatz 2 Buchstabe b ▌genannten Näherungswerte für Spreads von dem 

Institut für die Zwecke der Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zu 

bestimmen sind; 

▌ 

b) weitere technische Elemente, die die Institute bei der Berechnung der erwarteten 

Verlustquote bei Ausfall der Gegenpartei, der Ausfallwahrscheinlichkeiten der 

Gegenpartei und der simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition des 

Portfolios von Geschäften mit dieser Gegenpartei und der CVA nach Absatz 1 ▌zu 

berücksichtigen haben; 
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c) welche in Absatz 2 Buchstabe a ▌genannten anderen Instrumente sich für die 

Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten der Gegenpartei eignen und wie diese 

Schätzung von Instituten vorzunehmen ist. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen; 

▌ 
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(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) die Bedingungen, anhand derer bewertet wird, ob Erweiterungen und Änderungen 

bei der Verwendung des Standardansatzes nach Artikel 383 Absatz 3 wesentlich 

sind; 

b) die Bewertungsmethode, anhand derer die zuständigen Behörden sich vergewissern 

müssen, dass ein Institut den in den Artikeln 383 und 383a festgelegten 

Anforderungen genügt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [48 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Artikel 383b 

Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken 

(1) Institute wenden bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und 

Vega-Risiken die in den Artikeln 383c bis 383h beschriebenen Delta- und Vega-

Risikofaktoren sowie das in den Absätzen 2 bis 8 des vorliegenden Artikels festgelegte 

Verfahren an. 
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(2) Die Sensitivität der aggregierten CVA und die Sensitivität aller den 

Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken unterliegenden Positionen 

in anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäften gegenüber den anwendbaren Delta- oder 

Vega-Risikofaktoren der betreffenden Risikoklasse werden für jede in Artikel 383 

Absatz 2 genannte Risikoklasse anhand der in den Artikeln 383i und 383j festgelegten 

entsprechenden Formeln berechnet. Hängt der Wert eines Instruments von mehreren 

Risikofaktoren ab, so wird die Sensitivität getrennt für jeden Risikofaktor ermittelt. 

Bei der Berechnung der Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA werden sowohl 

die Sensitivitäten gegenüber den im Risikopositionsmodell zur Simulation von 

Risikofaktoren verwendeten Volatilitäten als auch die Sensitivitäten gegenüber den zur 

Neubewertung von Optionsgeschäften im Portfolio mit der Gegenpartei verwendeten 

Volatilitäten einbezogen. 
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Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann ein Institut mit Erlaubnis der 

zuständigen Behörde bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für eine 

Handelsbuchposition nach diesem Kapitel alternative Begriffsbestimmungen für Delta- 

und Vega-Risikosensitivitäten verwenden, sofern das Institut alle folgenden Bedingungen 

erfüllt: 

a) Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für Zwecke des internen 

Risikomanagements oder für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an die 

Geschäftsleitung durch eine unabhängige Abteilung zur Risikosteuerung und -

überwachung innerhalb des Instituts verwendet; 

b) das Institut weist nach, dass sich mit diesen alternativen Begriffsbestimmungen die 

Sensitivitäten der Position besser erfassen lassen als mit den in den Artikeln 383i 

und 383j festgelegten Formeln ▌und dass sich die daraus ergebenden Delta- und 

Vega-Risikosensitivitäten nicht wesentlich von jenen unterscheiden, die sich aus 

der Anwendung der in Artikel 383i bzw. Artikel 383j festgelegten Formeln 

ergeben. 

www.parlament.gv.at



  

 492 

 

(3) Handelt es sich bei einem anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäft um ein 

Indexinstrument, so berechnen Institute die Sensitivitäten dieses anerkennungsfähigen 

Absicherungsgeschäfts gegenüber allen relevanten Risikofaktoren, indem sie die 

Verschiebung eines der relevanten Risikofaktoren auf jeden Indexkomponenten anwenden. 

(4) Ein Institut kann zusätzliche Risikofaktoren einführen, die für die folgenden 

Risikoklassen qualifizierten Indexinstrumenten entsprechen: 

a) Gegenpartei-Kreditspreadrisiko; 

b) Referenz-Kreditspreadrisiko; und 

c) Aktienkursrisiko. 

Für die Zwecke von Delta-Faktor-Risiken gilt ein Indexinstrument als qualifiziert, wenn es 

die in Artikel 325i ▌festgelegten Bedingungen erfüllt. In Bezug auf Vega-Risiken gelten 

alle Indexinstrumente als qualifiziert. 
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Ein Institut berechnet zusätzlich zu den Sensitivitäten gegenüber 

Nichtindexrisikofaktoren die Sensitivitäten der CVA und der anerkennungsfähigen 

Absicherungsinstrumente gegenüber Risikofaktoren eines qualifizierten Index. 

Ein Institut berechnet Delta- und Vega-Risikosensitivitäten gegenüber dem Risikofaktor 

eines qualifizierten Index als eine einzige Sensitivität gegenüber dem zugrunde liegenden 

qualifizierten Index. Werden 75 % der Komponenten eines qualifizierten Index demselben 

in den Artikeln 383p, 383s und 383v festgelegten Sektor zugeordnet, so ordnet das Institut 

den qualifizierten Index demselben Sektor zu. Andernfalls ordnet das Institut die 

Sensitivität der anwendbaren Unterklasse ‚Qualifizierte Indizes‘ zu. 
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(5) Die gewichteten Sensitivitäten der aggregierten CVA und des Marktwerts aller 

anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfte gegenüber jedem Risikofaktor werden 

berechnet, indem die jeweiligen Netto-Sensitivitäten gemäß den folgenden Formeln mit 

dem entsprechenden Risikogewicht multipliziert werden:

Dabei gilt:

= der Index, der den Risikofaktor k bezeichnet;

= die gewichtete Sensitivität der aggregierten CVA gegenüber dem Risikofaktor k;

= das auf den Risikofaktor k anwendbare Risikogewicht;

= die Netto-Sensitivität der aggregierten CVA gegenüber dem Risikofaktor k;

= die gewichtete Sensitivität des Marktwerts aller anerkennungsfähigen 

Absicherungsgeschäfte im CVA-Portfolio gegenüber dem Risikofaktor k;

= die Netto-Sensitivität des Marktwerts aller anerkennungsfähigen 

Absicherungsgeschäfte im CVA-Portfolio gegenüber dem Risikofaktor k;
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(6) Institute berechnen die gewichtete Netto-Sensitivität des CVA-Portfolios gegenüber 

dem Risikofaktor k gemäß folgender Formel:

(7) Die gewichteten Netto-Sensitivitäten innerhalb derselben Unterklasse werden unter 

Verwendung der entsprechenden Korrelationen für die gewichteten Sensitivitäten 

innerhalb derselben in den Artikeln 383l, 383t und 383q festgelegten Unterklasse gemäß 

folgender Formel zur unterklassenspezifischen Sensitivität aggregiert:

Dabei gilt:

= die unterklassenspezifische Sensitivität der Unterklasse b;

= die gewichteten Netto-Sensitivitäten;

= die entsprechenden innerhalb der Unterklasse anwendbaren 

Korrelationsparameter;

= der Hedging-Disallowance-Parameter (Parameter zur Einschränkung der 

Anerkennung von Absicherungsgeschäften) von 0,01.
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(8) Die unterklassenspezifische Sensitivität wird gemäß den Absätzen 5, 6 und 7 des 

vorliegenden Artikels für jede Unterklasse innerhalb einer Risikoklasse berechnet. Nach 

Berechnung der unterklassenspezifischen Sensitivität für alle Unterklassen werden die 

gewichteten Sensitivitäten gegenüber allen Risikofaktoren über die einzelnen Unterklassen 

hinweg unter Verwendung der entsprechenden Korrelationen für die gewichteten 

Sensitivitäten in verschiedenen der in den Artikeln 383l, 383o, 383r, 383u, 383w und 383z

festgelegten Unterklassen gemäß folgender Formel zu den risikoklassenspezifischen 

Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor- oder Vega-Risiko aggregiert:
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Dabei gilt:

= ein Multiplikationsfaktor, der dem Wert 1 entspricht; die zuständige Behörde kann 

den Wert von erhöhen, wenn das regulatorische CVA-Modell des Instituts 

Schwächen aufweist, die die angemessene Ermittlung des CVA-Risikos verhindern;

= die unterklassenspezifische Sensitivität der Unterklasse b;

= der Korrelationsparameter zwischen den Unterklassen b und c;

für alle Risikofaktoren in Unterklasse b;

für alle Risikofaktoren in Unterklasse c.
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Artikel 383c 

Risikofaktoren des Zinsrisikos 

(1) Für die Delta-Risikofaktoren des Zinsrisikos, einschließlich des Inflationsrisikos, gibt es 

eine Unterklasse je Währung, wobei jede Unterklasse unterschiedliche Arten von 

Risikofaktoren enthält. 

Die für zinssensitive Instrumente im CVA-Portfolio geltenden Delta-Risikofaktoren des 

Zinsrisikos sind die risikofreien Zinssätze je betroffene Währung für jede der folgenden 

Laufzeiten: 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre und 30 Jahre. 

Die für inflationssensitive Instrumente im CVA-Portfolio geltenden Delta-Risikofaktoren 

des Zinsrisikos sind die Inflationsraten je betroffene Währung für jede der folgenden 

Laufzeiten: 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre und 30 Jahre. 
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(2) Die Währungen, auf die ein Institut die Delta-Risikofaktoren des Zinsrisikos gemäß 

Absatz 1 anwendet, sind der Euro, die schwedische Krone, der Australische Dollar, der 

britische Pfund Sterling, der Japanische Yen und der US-Dollar sowie die Meldewährung 

des Instituts und die Währung eines am WKM II beteiligten Mitgliedstaats. 

(3) Für nicht in Absatz 2 genannte Währungen entsprechen die Delta-Risikofaktoren des 

Zinsrisikos der absoluten Veränderung der Inflationsrate und der parallelen Verschiebung 

der gesamten risikofreien Kurve für die betreffende Währung. 

(4) Institute bestimmen die risikofreien Zinssätze je Währung auf der Grundlage der in ihrem 

Handelsbuch gehaltenen Geldmarktinstrumente mit dem niedrigsten Kreditrisiko, 

einschließlich Tagesgeldsatz-Swaps. 
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(5) Können Institute den in Absatz 4 genannten Ansatz nicht anwenden, so basieren die 

risikofreien Zinssätze auf einer oder mehreren marktimplizierten Swapkurven, die von den 

Instituten zur Bewertung von Positionen am Markt verwendet werden, wie etwa die Zins-

Swapkurven des Interbankengeschäfts. 

Gibt es keine ausreichenden Daten über die in Unterabsatz 1 beschriebenen 

marktimplizierten Swapkurven, so können die risikofreien Zinssätze für eine betreffende 

Währung aus der am besten geeigneten Ertragskurve für Staatsanleihen abgeleitet werden. 

6. Das Vega-Zinsrisiko, das auf Instrumente im CVA-Portfolio anwendbar ist, die für 

Zinsvolatilität anfällig sind, ist die Gesamtheit der Zinsvolatilitäten aller Laufzeiten für 

bestimmte Referenzadressen einer bestimmten Währung. Der Vega-Risikofaktor der 

Inflationsrate, der auf Instrumente im CVA-Portfolio anwendbar ist, die auf alle 

Volatilitäten der Inflationsrate reagieren, ist die gesamte Volatilität der Inflationsrate aller 

Laufzeiten für bestimmte Referenzadressen einer bestimmten Währung. Für jede Währung 

wird eine Nettozinssensitivität und eine Nettoinflationssensitivität berechnet. 

Artikel 383d 

Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos 

(1) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Devisenkassakursen 

wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos die 

Devisenkassakurse zwischen der Währung, auf die das betreffende Instrument lautet, und 

der Meldewährung des Instituts oder im Fall, dass das Institut gemäß Artikel 325q 

Absatz 7 eine Basiswährung verwendet, der Basiswährung des Instituts an. Es gibt eine 

Unterklasse je Währungspaar, die einen einzigen Risikofaktor und eine einzige Netto-

Sensitivität enthält. 
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(2) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Wechselkursvolatilitäten 

wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos die impliziten 

Volatilitäten der Wechselkurse zwischen den in Absatz 1 genannten Währungspaaren an. 

Es gibt eine Unterklasse für alle Währungen und Laufzeiten, die alle Vega-Risikofaktoren 

des Fremdwährungsrisikos und eine einzige Netto-Sensitivität enthält. 

(3) Institute sind nicht verpflichtet, bei Delta- und Vega-Risikofaktoren des 

Fremdwährungsrisikos zwischen Onshore- und Offshore-Varianten einer Währung zu 

unterscheiden. 
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Artikel 383e 

Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos 

(1) Die Delta-Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos, die für Instrumente im 

CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Gegenpartei-Kreditspreads gelten, entsprechen 

den Kreditspreads einzelner Gegenparteien und Referenzadressen und qualifizierter 

Indizes für die folgenden Laufzeiten: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre. 

▌ 

(2) Die Risikoklasse der Gegenpartei-Kreditspreads unterliegt nicht den 

Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko.  
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Artikel 383f 

Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos 

(1) Die Delta-Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos, die für Instrumente im CVA-

Portfolio mit Sensitivität gegenüber Referenz-Kreditspreads gelten, entsprechen den 

Kreditspreads aller Referenzadressen innerhalb einer Unterklasse für alle Laufzeiten. Für 

jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet. 

(2) Die Vega-Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos, der für Instrumente im CVA-

Portfolio mit Sensitivität gegenüber Volatilitäten des Referenz-Kreditspreads gelten, 

entsprechen den Volatilitäten der Kreditspreads aller Referenzadressen innerhalb einer 

Unterklasse für alle Laufzeiten. Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität 

berechnet. 
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Artikel 383g 

Risikofaktoren des Aktienkursrisikos 

(1) Für alle Risikofaktoren des Aktienkursrisikos gelten die in Artikel 383t genannten 

Unterklassen. 

(2) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Aktienkassakursen wenden 

Institute als Delta-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos die Kassakurse aller Aktien an, die 

derselben in Absatz 1 genannten Unterklasse zugeordnet wurden. Für jede Unterklasse 

wird eine Netto-Sensitivität berechnet. 

(3) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Aktienkursvolatilitäten 

wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos die impliziten 

Volatilitäten aller Aktien an, die derselben in Absatz 1 genannten Unterklasse zugeordnet 

wurden. Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet. 
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Artikel 383h 

Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos 

(1) Als Unterklassen aller Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos gelten die in Artikel 383x 

genannten Sektor-Unterklassen. 

(2) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Warenkassakursen wenden 

Institute als Delta-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos die Kassakurse aller Waren 

an, die derselben in Absatz 1 genannten Sektor-Unterklasse zugeordnet wurden. Für jede 

Sektor-Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet. 

(3) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Warenkursvolatilitäten 

wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos die impliziten 

Volatilitäten aller Waren an, die derselben in Absatz 1 genannten Sektor-Unterklasse 

zugeordnet wurden. Für jede Sektor-Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet. 
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Artikel 383i

Delta-Risikosensitivitäten

(1) Institute berechnen Delta-Risikosensitivitäten aus Risikofaktoren des Zinsrisikos wie folgt:

a) Die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus 

risikofreien Zinssätzen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts 

gegenüber diesen Risikofaktoren werden wie folgt berechnet:
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Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus 

risikofreien Zinssätzen;

= der Wert des Risikofaktors k aus risikofreien Zinssätzen mit der Laufzeit t;

= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

= andere Risikofaktoren als in ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber 

einem Risikofaktor aus risikofreien Zinssätzen;

= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion ;
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b) die Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsraten sowie eines 

anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts gegenüber diesen Risikofaktoren 

werden wie folgt berechnet:
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Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor des 

Inflationsrisikos;

= der Wert eines Risikofaktors k des Inflationsrisikos mit der Laufzeit t;

= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

= andere Risikofaktoren als in ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i 

gegenüber einem Risikofaktor des Inflationsrisikos;

= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion .
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(2) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber 

Risikofaktoren aus Devisenkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen 

Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:
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Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus 

Devisenkassakursen;

= der Wert des Risikofaktors k aus Devisenkassakursen;

= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

= andere Risikofaktoren als in ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i 

gegenüber einem Risikofaktor aus Devisenkassakursen;

= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion .
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(3) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber 

Risikofaktoren aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen sowie eines anerkennungsfähigen 

Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:
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Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus 

Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen;

= der Wert des Risikofaktors k aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen mit der 

Laufzeit t;

= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

= andere Risikofaktoren als in ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i 

gegenüber einem Risikofaktor aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen;

= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion .
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(4) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber 

Risikofaktoren aus Referenz-Kreditspread-Sätzen sowie eines anerkennungsfähigen 

Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:
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Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus 

Referenz-Kreditspread-Sätzen;

= der Wert des Risikofaktors k aus Referenz-Kreditspread-Sätzen mit der Laufzeit 

t;

= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

= andere Risikofaktoren als in ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i 

gegenüber einem Risikofaktor aus Referenz-Kreditspread-Sätzen;

= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion .
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(5) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber 

Risikofaktoren aus Aktienkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen 

Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:
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Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus 

Aktienkassakursen;

= der Wert des Aktienkassakurses;

= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

= andere Risikofaktoren als in ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i 

gegenüber einem Risikofaktor aus Aktienkassakursen;

= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion .
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(6) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber 

Risikofaktoren aus Warenkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen 

Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:
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Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus 

Warenkassakursen;

= der Wert des Warenkassakurses;

= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

= andere Risikofaktoren als in ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i 

gegenüber einem Risikofaktor aus Waren-Kassakursen;

= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion .
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Artikel 383j

Vega-Risikosensitivitäten

Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren 

aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber 

diesen Risikofaktoren wie folgt:
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Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus 

impliziten Volatilitäten;

= der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten ▌;

= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion ;

= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i 

gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;

= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;

= andere Risikofaktoren als in der Bewertungsfunktion .
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Artikel 383k 

risikogewichteten Positionsbeträge für das Zinsrisiko 

(1) Bei den in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen gelten für die einzelnen 

Unterklassen in Artikel 383k Tabelle 1 die folgenden risikogewichteten Positionsbeträge 

für Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen: 

Tabelle 1 

Unterklasse Laufzeit Risikogewicht 

1 1 Jahr 1,11 % 

2 2 Jahre 0,93 % 

3 5 Jahre 0,74 % 

4 10 Jahre 0,74 % 

5 30 Jahre 0,74 % 

(2) Bei anderen als den in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen beträgt das 

Risikogewicht für Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen 1,58 %. 
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(3) Für das Inflationsrisiko in einer der in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen beträgt 

das Risikogewicht der Delta-Sensitivität gegenüber dem Inflationsrisiko 1,11 %. 

(4) Für das Inflationsrisiko in einer anderen als den in Artikel 383c Absatz 2 genannten 

Währungen beträgt das Risikogewicht der Delta-Sensitivität gegenüber dem 

Inflationsrisiko 1,58 %. 

(5) Die auf Sensitivitäten gegenüber Vega-Risikofaktoren des Zinsrisikos und Vega-

Risikofaktoren des Inflationsrisikos für alle Währungen angewandten risikogewichteten 

Positionsbeträge betragen 100 %.  
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Artikel 383l 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos 

(1) Für die in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen wenden Institute bei der 

Aggregation der Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen zwischen den 

verschiedenen in Artikel 383k Tabelle 1 festgelegten Unterklassen die folgenden 

Korrelationsparameter an: 

Tabelle 1 

Unterklasse 1 2 3 4 5 

1 100 % 91 % 72 % 55 % 31 % 

2  100 % 87 % 72 % 45 % 

3   100 % 91 % 68 % 

4    100 % 83 % 

5     100 % 
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(2) Die Institute wenden bei der Aggregation der Delta-Risikosensitivität gegenüber dem 

Inflationsrisiko und der Delta-Sensitivität gegenüber risikofreien Zinssätzen in der 

gleichen Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an. 

(3) Die Institute werden bei der Aggregation der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren 

des Inflationsrisikos und der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Zinsrisikos 

für die gleiche Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an. 

Artikel 383m 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Zinsrisikos 

Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta- und Vega-

Zinsrisiko wird für alle Währungspaare auf 0,5 festgesetzt. 

Artikel 383n 

risikogewichtete Positionsbeträge des Fremdwährungsrisikos 

(1) Die risikogewichteten Positionsbeträge für alle Delta-Sensitivitäten gegenüber 

Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos zwischen der Meldewährung eines Instituts und 

einer anderen Währung betragen 11 %. 
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(2) Das Risikogewicht für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos bei Währungspaaren 

aus dem Euro und der Währung eines am WKM II teilnehmenden Mitgliedstaats ist 

eines der Folgenden: 

a) das in Absatz 1 genannte Risikogewicht geteilt durch 3; 

b) die Höchstschwankung innerhalb der zwischen dem Mitgliedstaat und der EZB 

offiziell vereinbarten Schwankungsbandbreite, wenn diese kleiner ist als die im 

Rahmen des WKM II festgelegte Schwankungsbandbreite. 
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(3) Ungeachtet des Absatzes 2 ist für die Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos bei in 

jenem Absatz genannten Währungen, die mit einer offiziell vereinbarten 

Schwankungsbandbreite am WKM II teilnehmen, die kleiner ist als die 

Standardbandbreite von +/- 15 %, das Risikogewicht gleich der prozentualen 

Höchstschwankung innerhalb dieser kleineren Bandbreite. 

(4) Die risikogewichteten Positionsbeträge für alle Vega-Sensitivitäten gegenüber 

Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos betragen 100 %. 

Artikel 383o 

Korrelationen des Fremdwährungsrisikos 

(1) Für die Aggregation von Sensitivitäten gegenüber dem Delta-Risikofaktor des 

Fremdwährungsrisikos gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter von 60 % über 

verschiedene Unterklassen hinweg. 

(2) Für die Aggregation von Sensitivitäten gegenüber dem Vega-Risikofaktor des 

Fremdwährungsrisikos gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter von 60 % über 

verschiedene Unterklassen hinweg. 
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Artikel 383p 

Risikogewichtete Positionsbeträge für das Gegenpartei-Kreditspreadrisiko 

(1) Für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) gelten innerhalb jeder 

Unterklasse in Tabelle 1 die folgenden gleichen risikogewichteten Positionsbeträge für die 

Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos: 

Tabelle 1 

Unterklassenn

ummer 

 

Bonität 

 

Sektor Risikogewicht  

 

1 Alle Zentralstaat, einschließlich 

Zentralbanken, der Mitgliedstaaten 

0,5 % 

2 Bonitätsstufen

 1 bis 3 

Zentralstaat, einschließlich 

Zentralbanken, von Drittländern, 

multilaterale Entwicklungsbanken und 

internationale Organisationen nach 

Artikel 117 Absatz 2 und Artikel 118 

0,5 % 

3 Regionale oder lokale 

Gebietskörperschaft und öffentliche 

Stellen 

1,0 % 

4 Unternehmen der Finanzbranche, 

einschließlich von einem Zentralstaat 

oder einer regionalen oder lokalen 

Gebietskörperschaft gegründeter 

Kreditinstitute, und Geber von 

Förderdarlehen 

5,0 % 

5 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, 

Landwirtschaft, verarbeitendes 

Gewerbe/Herstellung von Waren, 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und 

Erden 

3,0 % 

6 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, 

Verkehr und Lagerung, Erbringung 

3,0 % 
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sonstiger wirtschaftlicher 

Dienstleistungen 

7 Technologie, Telekommunikation 2,0 % 

8 Gesundheitswesen, 

Versorgungsunternehmen, freiberufliche 

und technische Tätigkeiten 

1,5 % 

9 Von Kreditinstituten mit Sitz in einem 

Mitgliedstaat begebene gedeckte 

Schuldverschreibungen  

1,0 % 

10 Bonitätsstufe 

1 

 

Von Kreditinstituten in Drittländern 

begebene gedeckte 

Schuldverschreibungen 

1,5 % 

Bonitätsstufen 

2 bis 3 

2,5 % 

11 Bonitätsstufen 

1 bis 3 

Sonstige Sektoren 5,0 % 

12 Qualifizierte Indizes 1,5 % 

13 Bonitätsstufen

 4 bis 6 und 

unbeurteilt 

Zentralstaat, einschließlich 

Zentralbanken, von Drittländern, 

multilaterale Entwicklungsbanken und 

internationale Organisationen nach 

Artikel 117 Absatz 2 und Artikel 118 

2,0 % 

14 Regionale oder lokale 

Gebietskörperschaft und öffentliche 

Stellen 

4,0 % 

15 Unternehmen der Finanzbranche, 

einschließlich von einem Zentralstaat 

oder einer regionalen oder lokalen 

Gebietskörperschaft gegründeter 

Kreditinstitute, und Geber von 

Förderdarlehen 

12,0 % 

16 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, 

Landwirtschaft, verarbeitendes 

Gewerbe/Herstellung von Waren, 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und 

Erden 

7,0 % 

17 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, 8,5 % 
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Verkehr und Lagerung, Erbringung 

sonstiger wirtschaftlicher 

Dienstleistungen 

18 Technologie, Telekommunikation 5,5 % 

19 Gesundheitswesen, 

Versorgungsunternehmen, freiberufliche 

und technische Tätigkeiten 

5,0 % 

20 Sonstige Sektoren 12,0 % 

21 Qualifizierte Indizes 5,0 % 
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Liegen für eine bestimmte Gegenpartei keine externen Ratings vor, so dürfen Institute 

bei entsprechender Genehmigung durch die zuständigen Behörden die interne 

Beurteilung einem entsprechenden externen Rating zuordnen und ein Risikogewicht 

zuweisen, das entweder den Bonitätsstufen 1 bis 3 oder den Bonitätsstufen 4 bis 6 

entspricht. Andernfalls werden die risikogewichteten Positionsbeträge für unbeurteilte 

Risikopositionen angewandt. 

(2) Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf eine 

marktübliche Klassifikation für die Gruppierung von Emittenten nach Sektoren. Institute 

ordnen jeden Emittenten jeweils nur einer der in Tabelle 1 festgelegten Sektor-

Unterklassen zu. Risikopositionen in Emittenten, die ein Institut nicht auf diese Weise 

einem Sektor zuordnen kann, werden je nach Bonität des Emittenten entweder der 

Unterklasse 11 oder der Unterklasse 20 in Tabelle 1 zugeordnet. 
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(3) Institute ordnen den Unterklassen 12 und 21 in Tabelle 1 nur Risikopositionen zu, die sich 

auf qualifizierte Indizes nach Artikel 383b Absatz 4 beziehen.

(4) Bei der Bestimmung der Sensitivitäten einer Risikoposition, die sich auf einen nicht 

qualifizierten Index bezieht, wenden Institute einen Durchschauansatz an.

Artikel 383q

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos

(1) Der Korrelationsparameter zwischen zwei Sensitivitäten und aus 

Risikopositionen, die den in Artikel 383p Absatz 1 Tabelle 1 festgelegten Sektor-

Unterklassen 1 bis 11 und 13 bis 20 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt:
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Dabei gilt:

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l 

identisch sind, andernfalls 90 %;

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l 

identisch sind, 90 %, wenn die beiden Namen unterschiedlich, aber rechtlich 

miteinander verbunden sind, andernfalls 50 %;

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen entweder beide den 

Unterklassen 1 bis 11 oder beide den Unterklassen 13 bis 20 angehören, andernfalls 80 %.
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(2) Der Korrelationsparameter zwischen zwei Sensitivitäten und aus 

Risikopositionen, die den Sektor-Unterklassen 12 und 21 zugeordnet sind, wird wie folgt 

festgesetzt:

Dabei gilt:

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l 

identisch sind, andernfalls 90 %;

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l 

identisch sind und die beiden Indizes derselben Reihe angehören, 90 %, wenn die beiden 

Indizes gleich sind, aber unterschiedlichen Reihen angehören, andernfalls 80 %;

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen entweder beide der 

Unterklasse 12 oder beide der Unterklasse 21 angehören, andernfalls 80 %.
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Artikel 383r 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos 

Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen des Gegenpartei-

Kreditspread-Delta-Faktor-Risikos: 

Tabelle 1 

Unterklasse 1, 2, 3, 

13 und 

14 

4 und 

15 

5 und 

16 

6 und 

17 

7 und 

18 

8 und 

19 

9 und 

10 

11 und 

20 

12 und 

21 

1, 2, 3, 13 und 

14 

100 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 45 % 

4 und 15  100 % 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 0 % 45 % 

5 und 16   100 % 20 % 25 % 5 % 5 % 0 % 45 % 

6 und 17    100 % 25 % 5 % 15 % 0 % 45 % 

7 und 18     100 % 5 % 20 % 0 % 45 % 

8 und 19      100 % 5 % 0 % 45 % 

9 und 10       100 % 0 % 45 % 

11 und 20        100 % 0 % 

12 und 21         100 % 
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Artikel 383s 

RisikogewichteteR Positionsbeträge für das Referenz-Kreditspreadrisiko 

(1) Für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) und alle Referenz-

Kreditspread-Risikopositionen innerhalb jeder Unterklasse in Tabelle 1 gelten die folgenden 

gleichen risikogewichteten Positionsbeträge für die Delta-Sensitivitäten gegenüber 

Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos: 

Tabelle 1 

Unterkla
ssennum

mer 

Bonität Sektor Risikogewich
t  
 

1 Alle Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, der 
Mitgliedstaaten 

0,5 % 

2 Bonitätsstufe
n 1 bis 3 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, von 
Drittländern, multilaterale Entwicklungsbanken und 

internationale Organisationen nach Artikel 117 Absatz 2 
und Artikel 118 

0,5 % 

3 Regionale oder lokale Gebietskörperschaft und 
öffentliche Stellen 

1,0 % 

4 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von 
einem Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, und 

Geber von Förderdarlehen 

5,0 % 

5 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, 
verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

3,0 % 

6 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und 
Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher 

Dienstleistungen 

3,0 % 

7 Technologie, Telekommunikation 2,0 % 
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Unterkla
ssennum

mer 

Bonität Sektor Risikogewich
t  
 

8 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, 
freiberufliche und technische Tätigkeiten 

1,5 % 

9 Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat 
begebene gedeckte Schuldverschreibungen 

1,0 % 

10 
 

Bonitätsstuf
e 1 

Von Kreditinstituten in Drittländern begebene gedeckte 
Schuldverschreibungen 

 

1,5 % 

Bonitätsstuf
en 2 bis 3 

2,5 % 

11 Bonitätsstufe
n 1 bis 3 

Qualifizierte Indizes 1,5 % 

12 Bonitätsstufe
n 4 bis 6 und 
unbeurteilt 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, von 
Drittländern, multilaterale Entwicklungsbanken und 

internationale Organisationen nach Artikel 117 Absatz 2 
und Artikel 118 

2,0 % 

13 Regionale oder lokale Gebietskörperschaft und 
öffentliche Stellen 

4,0 % 

14 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von 
einem Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, und 

Geber von Förderdarlehen 

12,0 % 
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Unterkla
ssennum

mer 

Bonität Sektor Risikogewich
t  
 

15 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, 
verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

7,0 % 

16 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und 
Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher 

Dienstleistungen 

8,5 % 

17 Technologie, Telekommunikation 5,5 % 
18 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, 

freiberufliche und technische Tätigkeiten 
5,0 % 

19 Qualifizierte Indizes 5,0 % 
20 Sonstige Sektoren 12,0 % 

 

Liegen für eine bestimmte Gegenpartei keine externen Ratings vor, so dürfen Institute bei 

entsprechender Genehmigung durch die zuständigen Behörden die interne Beurteilung 

einem entsprechenden externen Rating zuordnen und ein Risikogewicht zuweisen, das 

entweder den Bonitätsstufen 1 bis 3 oder den Bonitätsstufen 4 bis 6 entspricht. 

Andernfalls werden die risikogewichteten Positionsbeträge für unbeurteilte 

Risikopositionen angewandt. 

(2) Die risikogewichteten Positionsbeträge für Referenz-Kreditspread-Volatilitäten werden 

auf 100 % festgesetzt. 
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(3) Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor 

auf eine marktübliche Klassifikation für die Gruppierung von Emittenten nach 

Sektoren. Institute ordnen jeden Emittenten nur einer der Sektor-Unterklassen in 

Tabelle 1 zu. Risikopositionen in Emittenten, die ein Institut nicht auf diese 

Weise einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 20 in Tabelle 1 

zugewiesen. 
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(4) Institute ordnen den Unterklassen 11 und 19 nur Risikopositionen zu, die sich 

auf qualifizierte Indizes nach Artikel 383b Absatz 4 beziehen.

(5) Bei der Bestimmung der Sensitivitäten einer Risikoposition, die sich auf einen 

nicht qualifizierten Index bezieht, wenden Institute einen Durchschauansatz an.

Artikel 383t

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Referenz-

Kreditspreadrisikos

(1) Der Korrelationsparameter zwischen zwei Sensitivitäten und 

, aus Risikopositionen, die den in Artikel 383s Absatz 1 Tabelle 1 

genannten Sektor-Unterklassen 1 bis 10, 12 bis 18 und 20 zugeordnet sind, wird 

wie folgt festgesetzt:

Dabei gilt:

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k 

und l identisch sind, andernfalls 90 %;

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten 

k und l identisch sind, 90 %, wenn die beiden Namen unterschiedlich, aber 

rechtlich miteinander verbunden sind, andernfalls 50 %;

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen beide den Unterklassen 1 

bis 10, beide den Unterklassen 12 bis 18 oder beide der Unterklasse 20 angehören, 

andernfalls 80 %.
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(2) Der Korrelationsparameter zwischen zwei Sensitivitäten und aus 

Risikopositionen, die den Sektor-Unterklassen 11 und 19 zugeordnet sind, wird 

wie folgt festgesetzt:

Dabei gilt:

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k 

und l identisch sind, andernfalls 90 %;

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l 

identisch sind und die beiden Indizes derselben Reihe angehören, 90 %, wenn die 

beiden Indizes gleich sind, aber unterschiedlichen Reihen angehören, andernfalls 

80 %;

entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen entweder beide der 

Unterklasse 11 oder beide der Unterklasse 19 angehören, andernfalls 80 %.
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Artikel 383u 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-

Kreditspreadrisikos 

(1) Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren 

Korrelationen für das Referenz-Kreditspread-Delta-Faktor-Risiko und das 

Referenz-Kreditspread-Vega-Risiko: 

Tabelle 1 

Unterklasse 1, 2 

und 

12 

3 und 

14 

4 und 

15 

5 und 

16 

6 und 

17 

7 und 

18 

8 und 

19 

9 und 

10 

20 11 19 

1, 2 und 12 100 % 75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 45 % 45 % 

3 und 14  100 % 5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % 45 % 45 % 

4 und 15   100 % 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 0 % 45 % 45 % 

5 und 16    100 % 20 % 25 % 5 % 5 % 0 % 45 % 45 % 

6 und 17     100 % 25 % 5 % 15 % 0 % 45 % 45 % 

7 und 18      100 % 5 % 20 % 0 % 45 % 45 % 

8 und 19       100 % 5 % 0 % 45 % 45 % 

9 und 10        100 % 0 % 45 % 45 % 

20         100 % 0 % 0 % 

11          100 % 75 % 

19           100 % 
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(2) Abweichend von Absatz 1 werden die gemäß dem genannten Absatz 

berechneten Werte für über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen 

bei Korrelationen zwischen einer Unterklasse aus der Gruppe der 

Unterklassen 1 bis 10 und einer Unterklasse aus der Gruppe der 

Unterklassen 12 bis 18 durch 2 geteilt. 

Artikel 383v 

Risikogewichts-Unterklassen für das Aktienkursrisiko 

(1) Für alle Aktienkursrisiko-Risikopositionen innerhalb jeder Unterklasse in 

Tabelle 1 gelten die folgenden gleichen risikogewichteten Positionsbeträge für 

die Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Aktienkassakursen: 
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Tabelle 1 
Unterklassennumm

er 
Marktkapitalisieru

ng 
Volkswirtscha

ft 
Sektor Risikogewicht 

für den 
Aktienkassaku

rs ▌ 
1 Hoch Aufstrebende 

Volkswirtscha
ft 

Verbrauchsgüter und 
Dienstleistungen, 

Verkehr und Lagerung, 
Erbringung sonstiger 

wirtschaftlicher 
Dienstleistungen, 

Gesundheitswesen, 
Versorgungsunternehm

en 

55 % 

2 Telekommunikation, 
Industriegüter 

60 % 

3 Grundstoffe, Energie, 
Landwirtschaft, 
verarbeitendes 

Gewerbe/Herstellung 
von Waren, Bergbau 
und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

45 % 

4 Finanzunternehmen, 
einschließlich staatlich 

geförderter 
Finanzunternehmen, 

Immobilien, 
Technologie 

55 % 

5 Fortschrittlich
e 

Volkswirtscha
ft 

Verbrauchsgüter und 
Dienstleistungen, 

Verkehr und Lagerung, 
Erbringung sonstiger 

wirtschaftlicher 
Dienstleistungen, 

Gesundheitswesen, 
Versorgungsunternehm

en 

30 % 

6 Telekommunikation, 
Industriegüter 

35 % 

7 Grundstoffe, Energie, 
Landwirtschaft, 
verarbeitendes 

Gewerbe/Herstellung 
von Waren, Bergbau 
und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

40 % 
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Unterklassennumm
er 

Marktkapitalisieru
ng 

Volkswirtscha
ft 

Sektor Risikogewicht 
für den 

Aktienkassaku
rs ▌ 

8 Finanzunternehmen, 
einschließlich staatlich 

geförderter 
Finanzunternehmen, 

Immobilien, 
Technologie 

50 % 

9 Gering Aufstrebende 
Volkswirtscha

ft 

Alle unter den 
Unterklassen 1, 2, 3 
und 4 beschriebenen 

Sektoren 

70 % 

10 Fortschrittlich
e 

Volkswirtscha
ft 

Alle unter den 
Unterklassen 5, 6, 7 
und 8 beschriebenen 

Sektoren 

50 % 

11 Sonstige Sektoren 70 % 
12 Hoch Fortschrittlich

e 
Volkswirtscha

ft 

Qualifizierte Indizes 15 % 

13 Sonstige Qualifizierte Indizes 25 % 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels wird in den in 

Artikel 325bd Absatz 7 genannten technischen Regulierungsstandards 

festgelegt, was unter einer geringen und einer hohen Marktkapitalisierung zu 

verstehen ist. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels wird in den in 

Artikel 325ap Absatz 3 genannten technischen Regulierungsstandards festgelegt, 

was unter einer aufstrebenden und einer fortschrittlichen Volkswirtschaft zu 

verstehen ist. 

(4) Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor 

auf eine marktübliche Klassifikation für die Gruppierung von Emittenten nach 

Branchensektoren. Institute ordnen jeden Emittenten einer der Sektor-

Unterklassen in Absatz 1 Tabelle 1 zu und ordnen alle Emittenten derselben 

Branche demselben Sektor zu. Risikopositionen in Emittenten, die ein Institut 

nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 11 

zugeordnet. In mehreren Ländern oder Sektoren tätige Aktienemittenten werden 

ihrer Unterklasse auf der Grundlage der wichtigsten Region und des wichtigsten 

Sektors, in denen sie tätig sind, zugeordnet. 

(5) Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Vega-Aktienkursrisiko werden 

für die Unterklassen 1 bis 8 und die Unterklasse 12 auf 78 % und für alle 

anderen Unterklassen auf 100 % festgesetzt. 
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Artikel 383w 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos 

Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta- und 

Vega-Aktienkursrisiko wird festgesetzt auf 

a) 15 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v 

Absatz 1 Tabelle 1 angehören; 

b) 75 %, wenn es sich bei den beiden Unterklassen um die Unterklassen 12 und 13 

in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt; 

c) 45 %, wenn es sich bei einer der Unterklassen um Unterklasse 12 oder 13 in 

Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt und die andere Unterklasse einer der 

Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehört; 
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d) 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 11 in 

Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt. 

Artikel 383x 

Risikogewichts-Unterklassen für das Warenpositionsrisiko 

(1) Für alle Warenpositionsrisiko-Risikopositionen innerhalb jeder Unterklasse in 

Tabelle 1 gelten die folgenden gleichen risikogewichteten Positionsbeträge für 

die Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Warenkassakursen: 

Tabelle 1 

Unterklassennummer Bezeichnung der Unterklasse Risikogewicht 

für den 

Warenkassakurs 

▌ 

1 Energie – feste Brennstoffe 30 % 

2 Energie – flüssige Brennstoffe 35 % 

3 Energie – Strom 60 % 

4 Energie – EU-EHS-Emissionshandel 40 % 

5 Energie – Nicht-EU-EHS-

Emissionshandel 

60 % 

6 Güterbeförderung 80 % 
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Unterklassennummer Bezeichnung der Unterklasse Risikogewicht 

für den 

Warenkassakurs 

▌ 

7 Unedle Metalle 40 % 

8 Gasförmige Brennstoffe 45 % 

9 Edelmetalle, einschließlich Gold 20 % 

10 Körner und Ölsaat 35 % 

11 Vieh- und Milchwirtschaft 25 % 

12 Weichwaren und andere 

Agrarerzeugnisse 

35 % 

13 Andere Erzeugnisse 50 % 

(2) Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Vega-Warenpositionsrisiko 

werden auf 100 % festgesetzt. 
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Artikel 383z 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos 

(1) Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta-

Warenpositionsrisiko wird festgesetzt auf 

a) 20 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 12 in 

Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 angehören; 

b) 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 13 in 

Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 handelt. 

(2) Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Vega-

Warenpositionsrisiko wird festgesetzt auf 

a) 20 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 12 in 

Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 angehören; 

b) 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 13 in 

Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 handelt.“ 
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202. Die Artikel 384, 385 und 386 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 384 

Basisansatz 

(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß 

Absatz 2 bzw. 3 des vorliegenden Artikels für ein Portfolio von Geschäften mit 

einer oder mehreren Gegenparteien anhand einer der folgenden Formeln, je nach 

Anwendbarkeit: 

a) der in Absatz 2 des vorliegenden festgelegten Formel, wenn das Institut in 

die Berechnung ein oder mehrere gemäß Artikel 386 anerkannte 

anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte einbezieht; 

b) der in Absatz 3 des vorliegenden Artikels festgelegten Formel, wenn das 

Institut in die Berechnung keine gemäß Artikel 386 anerkannten 

anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfte einbezieht. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Ansätze dürfen nicht 

miteinander kombiniert werden. 
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(2) Ein Institut, das die in Absatz 1 Buchstabe a genannte Bedingung erfüllt, 

berechnet die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko wie folgt:

Dabei gilt:

= die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Rahmen des 

Basisansatzes;

= die für ein Institut, das die in Absatz 1 Buchstabe b 

festgelegte Bedingung erfüllt, gemäß Absatz 3 berechneten Eigenmittelanforderungen 

für das CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes;

= 0,65;

= 0,25;

Dabei gilt:
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= 1,4;

= 0,5;

c = der Index, der alle Gegenparteien bezeichnet, für die das Institut die 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des in diesem Artikel 

festgelegten Ansatzes berechnet;

NS = der Index, der alle Netting-Sätze mit einer betreffenden Gegenpartei 

bezeichnet, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko 

anhand des in diesem Artikel festgelegten Ansatzes berechnet;

h = der Index, der alle gemäß Artikel 386 als anerkennungsfähige 

Absicherungsgeschäfte anerkannten Einzeladressen-Instrumente für eine betreffende 

Gegenpartei bezeichnet, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das 

CVA-Risiko anhand des im vorliegenden Artikel festgelegten Ansatzes berechnet;
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i = der Index, der alle gemäß Artikel 386 als anerkennungsfähige 

Absicherungsgeschäfte anerkannten Indexinstrumente für alle Gegenparteien 

bezeichnet, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko 

anhand des im vorliegenden Artikel festgelegten Ansatzes berechnet;

= das auf die Gegenpartei c anwendbare Risikogewicht; die 

Gegenpartei c wird einem der auf einer Kombination aus Sektor und Bonität 

beruhenden und gemäß Tabelle 1 bestimmten risikogewichteten Positionsbeträge 

zugeordnet.

Liegen für eine bestimmte Gegenpartei keine externen Ratings vor, so dürfen 

Institute bei entsprechender Genehmigung durch die zuständigen Behörden die 

interne Beurteilung einem entsprechenden externen Rating zuordnen und ein 

Risikogewicht zuweisen, das entweder den Bonitätsstufen 1 bis 3 oder den 

Bonitätsstufen 4 bis 6 entspricht; andernfalls werden die risikogewichteten 

Positionsbeträge für unbeurteilte Risikopositionen angewandt.
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= die effektive Laufzeit für den Netting-Satz NS mit der Gegenpartei c;

▌ wird gemäß Artikel 162 berechnet; dabei wird jedoch für die Zwecke dieser 

Berechnung nicht auf höchstens fünf Jahre, sondern auf die längste vertragliche 

Restlaufzeit im Netting-Satz beschränkt;

▌

= der Risikopositionswert für das Gegenparteiausfallrisiko des Netting-

Satzes NS mit der Gegenpartei c unter Berücksichtigung der Auswirkung von 

Sicherheiten gemäß den für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 

Gegenparteiausfallrisiko nach Artikel 92 Absatz 4 Buchstaben a und g jeweils 

anwendbaren in Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3 bis 6 festgelegten Methoden;

=der aufsichtliche Diskontfaktor für den Netting-Satz NS mit der Gegenpartei c.
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Für ein Institut, das die in Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 festgelegten Methoden 

verwendet, wird der aufsichtliche Diskontfaktor auf den Wert 1 festgesetzt; in allen 

anderen Fällen wird der aufsichtliche Diskontfaktor wie folgt berechnet:

= der gemäß Tabelle 2 bestimmte aufsichtliche Korrelationsfaktor zwischen 

dem Kreditspreadrisiko der Gegenpartei c und dem Kreditspreadrisiko eines als 

anerkennungsfähiges Absicherungsgeschäft h anerkannten Einzeladressen-Instruments 

für die Gegenpartei c;

= die Restlaufzeit eines als anerkennungsfähiges Absicherungsgeschäft 

anerkannten Einzeladressen-Instruments;

= der Nominalwert eines als anerkennungsfähiges Absicherungsgeschäft 

anerkannten Einzeladressen-Instruments;
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= der aufsichtliche Diskontfaktor für ein als anerkennungsfähiges 

Absicherungsgeschäft anerkanntes Einzeladressen-Instrument, der wie folgt berechnet 

wird:

= das aufsichtliche Risikogewicht eines als anerkennungsfähiges 

Absicherungsgeschäft anerkannten Einzeladressen-Instruments; diese 

risikogewichteten Positionsbeträge beruhen auf einer Kombination aus Sektor und 

Bonität des Referenz-Kreditspreads des Absicherungsinstruments und werden gemäß 

Tabelle 1 bestimmt;

= die Restlaufzeit einer oder mehrerer Positionen in demselben als 

anerkennungsfähiges Absicherungsgeschäft anerkannten Indexinstrument; bei mehr 

als einer Position in demselben Indexinstrument entspricht der 

nominalgewichteten Laufzeit aller dieser Positionen;

= der volle Nominalwert einer oder mehrerer Positionen in demselben als 

anerkennungsfähiges Absicherungsgeschäft anerkannten Indexinstrument ▌;

= der aufsichtliche Diskontfaktor für eine oder mehrere Positionen in 

demselben als anerkennungsfähiges Absicherungsgeschäft anerkannten 

Indexinstrument, der wie folgt berechnet wird:
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= das aufsichtliche Risikogewicht eines als anerkennungsfähiges 

Absicherungsgeschäft anerkannten Indexinstruments; beruht auf einer 

Kombination aus Sektor und Bonität aller Indexkomponenten und wird wie folgt 

berechnet:

a) Gehören alle Indexkomponenten demselben Sektor an und haben die gleiche 

Bonität, wie gemäß Tabelle 1 bestimmt, so wird als Produkt des diesem 

Sektor und dieser Bonität entsprechenden Risikogewichts in Tabelle 1 und des 

Faktors 0,7 berechnet;

b) gehören alle Indexkomponenten nicht demselben Sektor an oder haben nicht die 

gleiche Bonität, so wird als Produkt des gewichteten Durchschnitts der 

risikogewichteten Positionsbeträge aller Indexkomponenten, wie gemäß 

Tabelle 1 bestimmt, und des Faktors 0,7 berechnet;
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Tabelle 1 

 
 
 
Sektor der Gegenpartei 
 

 
Bonität 
Bonitätsstufen 1 bis 3 Bonitätsstufen

 4 bis 6 und 
nicht beurteilt 

Zentralstaat, 
einschließlich 
Zentralbanken, 
▌multilaterale 
Entwicklungsbanken 
und internationale 
Organisationen nach 
Artikel 117 Absatz 2 
oder Artikel 118 

0,5 % 2,0 % 

Regionale oder lokale 
Gebietskörperschaft 
und öffentliche Stellen 

1,0 % 4,0 % 

Unternehmen der 
Finanzbranche, 
einschließlich von 
einem Zentralstaat oder 
einer regionalen oder 
lokalen 
Gebietskörperschaft 
gegründeter 
Kreditinstitute, und 
Geber von 
Förderdarlehen 

5,0 % 12,0 % 

Grundstoffe, Energie, 
Industriegüter, 
Landwirtschaft, 
verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung 
von Waren, Bergbau 
und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

3,0 % 7,0 % 
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Sektor der Gegenpartei 
 

 
Bonität 
Bonitätsstufen 1 bis 3 Bonitätsstufen

 4 bis 6 und 
nicht beurteilt 

Verbrauchsgüter und 
Dienstleistungen, 
Verkehr und Lagerung, 
Erbringung sonstiger 
wirtschaftlicher 
Dienstleistungen 

3,0 % 8,5 % 

Technologie, 
Telekommunikation 

2,0 % 5,5 % 

Gesundheitswesen, 
Versorgungsunternehm
en, freiberufliche und 
technische Tätigkeiten 

1,5 % 5,0 % 

Sonstige Sektoren 5,0 % 12,0 % 
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Tabelle 2 

Korrelationen zwischen Kreditspreads von Gegenpartei und 
Einzeladressen-Absicherungsinstrument 

 
Einzeladressen-

Absicherungsinstrument h der 

Gegenpartei i 

rhc-Wert 
 

In Artikel 386 Absatz 3 

Buchstabe a Ziffer i genannte 

Gegenparteien 

100 % 

In Artikel 386 Absatz 3 

Buchstabe a Ziffer ii genannte 

Gegenparteien 

80 % 

In Artikel 386 Absatz 3 

Buchstabe a Ziffer iii genannte 

Gegenparteien 

50 % 
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(3) Ein Institut, das die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Bedingung erfüllt, berechnet die 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko wie folgt:

Dabei gelten alle in Absatz 2 festgelegten Bedingungen.

Artikel 385

Vereinfachter Ansatz

(1) Ein Institut, das alle in Artikel 273a Absatz 2 festgelegten Bedingungen erfüllt oder von 

der für es zuständigen Behörde gemäß Artikel 273a Absatz 4 die Erlaubnis erhalten 

hat, den in Artikel 282 festgelegten Ansatz anzuwenden, darf die 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko als Quotienten aus den 

risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträgen für das Gegenparteirisiko bei  

Anlagebuch- bzw. Handelsbuchpositionen nach Artikel 92 Absatz 4 Buchstaben a und g 

und dem Divisor 12,5 berechnen.
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(2) Für die Zwecke der in Absatz 1 genannten Berechnung gelten die folgenden 

Anforderungen: 

a) Diese Berechnung wird nur auf Geschäfte angewandt, die den in Artikel 382 

festgelegten Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko unterliegen; 

b) als interne Sicherungsgeschäfte gegen Gegenpartei-Risikopositionen anerkannte 

Kreditderivate werden nicht in diese Berechnung einbezogen. 

(3) Ein Institut, das eine oder mehrere der in Artikel 273a Absatz 2 bzw. Absatz 4 

festgelegten Bedingungen nicht mehr erfüllt, muss den in Artikel 273b festgelegten 

Anforderungen genügen. 

Artikel 386 

Anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte 

(1) Positionen in Absicherungsinstrumenten werden bei der Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß den Artikeln 383 und 384 als 

anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte anerkannt, wenn diese Positionen alle 

folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) Sie werden zur Minderung des CVA-Risikos verwendet und entsprechend 

verwaltet; 
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b) sie können mit Dritten oder mit dem Handelsbuch des Instituts als internes 

Sicherungsgeschäft eingegangen werden und müssen in diesem Fall Artikel 106 

Absatz 7 genügen; 

c) nur Positionen in Absicherungsinstrumenten nach den Absätzen 2 und 3 des 

vorliegenden Artikels können bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen 

für das CVA-Risiko gemäß Artikel 383 und 384 als anerkennungsfähige 

Absicherungsgeschäfte anerkannt werden. 

Für die Zwecke der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko 

gemäß Artikel 383 werden Positionen in Absicherungsinstrumenten als 

anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte anerkannt, wenn diese 

Absicherungsinstrumente – zusätzlich zu den in den Buchstaben a bis c des 

vorliegenden Absatzes festgelegten Bedingungen – eine einzige Position in einem 

anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäft darstellen und nicht in mehr als eine 

Position in mehr als einem anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäft aufgeteilt sind. 

(2) Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß 

Artikel 383 werden nur Positionen in den folgenden Absicherungsinstrumenten als 

anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte anerkannt: 

a) Instrumente, die gegen die Variabilität des Gegenpartei-Kreditspreads absichern, 

mit Ausnahme der in Artikel 325 Absatz 5 genannten Instrumente; 

b) Instrumente, die gegen die Variabilität der Risikopositionskomponente des 

CVA-Risikos absichern, mit Ausnahme der in Artikel 325 Absatz 5 genannten 

Instrumente. 
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(3) Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß 

Artikel 384 werden nur Positionen in den folgenden Absicherungsinstrumenten 

als anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte anerkannt: 

a) Einzeladressen-Kreditausfallswaps und Einzeladressen-Eventual-

Kreditausfallswaps mit 

i) direktem Bezug auf die Gegenpartei; 

ii) Bezug auf ein Unternehmen, das rechtlich mit der Gegenpartei 

verbunden ist, wobei eine solche rechtliche Verbindung in jenen 

Fällen als gegeben erachtet wird, in denen es sich bei der 

Referenzadresse und der Gegenpartei entweder um ein 

Mutterunternehmen und dessen Tochterunternehmen oder um zwei 

Tochterunternehmen eines gemeinsamen Mutterunternehmens 

handelt; 

iii) Bezug auf ein Unternehmen, das demselben Sektor und derselben 

Region angehört wie die Gegenpartei; 

b) Index-Kreditausfallswaps. 

(4) Mit Dritten eingegangene Positionen in gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 als 

anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte anerkannten 

Absicherungsinstrumenten, die in die Berechnung der Eigenmittelanforderungen 

für das CVA-Risiko einbezogen werden, unterliegen nicht den in Titel IV 

▌festgelegten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko. 

(5) Positionen in gemäß diesem Artikel nicht als anerkennungsfähige 

Absicherungsgeschäfte anerkannten Absicherungsinstrumenten unterliegen den 

in Titel IV festgelegten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko.“ 
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203. Artikel 394 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Unterabsatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Zusätzlich zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Angaben 

melden die Institute den für sie zuständigen Behörden in Bezug auf ihre 

zehn größten Kredite gegenüber Instituten auf konsolidierter Basis sowie 

auf ihre zehn größten Kredite gegenüber Schattenbankunternehmen auf 

konsolidierter Basis, einschließlich von der Anwendung des Artikels 395 

Absatz 1 ausgenommener Großkredite, Folgendes:“ 

b) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Zusätzlich zu den in Unterabsatz 1 genannten Angaben melden die Institute 

den für sie zuständigen Behörden ihre aggregierten Kredite gegenüber 

Schattenbankunternehmen.“ 
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204. In Artikel 395 wird folgender Absatz eingefügt: 

3. „(2a) Die EBA gibt nach Konsultation der ESMA bis zum … [30 Monate 

nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] Leitlinien gemäß Artikel 16 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 heraus, in denen die in Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Leitlinien aktualisiert werden. 

Bei der Aktualisierung dieser Leitlinien trägt die EBA unter anderem dem 

Beitrag von Schattenbankunternehmen zur Kapitalmarktunion sowie den 

potenziellen negativen Auswirkungen, die etwaige Änderungen dieser 

Leitlinien, einschließlich zusätzlicher Obergrenzen, auf das Geschäftsmodell 

und das Risikoprofil der Institute sowie auf die Stabilität und das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte haben könnten, gebührend 

Rechnung. 

Ferner übermittelt die EBA der Kommission nach Konsultation der ESMA bis 

zum 31. Dezember 2027 einen Bericht über den Beitrag von 

Schattenbankunternehmen zur Kapitalmarktunion und über die Kredite der 

Institute gegenüber diesen Unternehmen, einschließlich darüber, ob 

Gesamtobergrenzen oder niedrigere Einzelobergrenzen für diese Kredite 

geeignet sind, wobei sie dem Regulierungsrahmen und den Geschäftsmodellen 

dieser Unternehmen gebührend Rechnung trägt. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2028 gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag zu Obergrenzen für Kredite an 

Schattenbankunternehmen vor.“ 
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205. Artikel 400 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

„i) Risikopositionen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten, 

die in Anhang I als außerbilanzielle Posten der Unterklasse 5 eingestuft 

werden, oder aus vertraglichen Vereinbarungen, die die Bedingungen 

dafür erfüllen, nicht als Zusagen behandelt zu werden, sofern mit dem 

betreffenden Kunden bzw. der betreffenden Gruppe verbundener 

Kunden eine Vereinbarung getroffen wurde, wonach die Fazilität nur in 

Anspruch genommen werden darf, wenn festgestellt wurde, dass die 

gemäß Artikel 395 Absatz 1 anwendbare Obergrenze dadurch nicht 

überschritten wird;“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) gedeckte Schuldverschreibungen gemäß Artikel 129;“ 

ii) Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

„i) 50 % der als außerbilanzielle Posten der Unterklasse 4 

eingestuften Dokumentenakkreditive und der als außerbilanzielle 

Posten der Unterklasse 3 eingestuften nicht in Anspruch 

genommenen Kreditfazilitäten, die in Anhang I genannt sind und 

die eine Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr haben, 

sowie mit Zustimmung der zuständigen Behörden 80 % der 

Garantien, die keine Kreditgarantien sind und die auf Rechts- 

oder Verwaltungsvorschriften beruhen und von 

Kreditgarantiegemeinschaften, die den Status von 

Kreditinstituten besitzen, den ihnen angeschlossenen Kunden 

geboten werden;“ 
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206. Artikel 402 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Zur Berechnung von Risikopositionswerten für die Zwecke des 

Artikels 395 dürfen Institute, außer wenn dies nach anwendbarem 

nationalen Recht verboten ist, den Wert einer Risikoposition oder eines 

Teils einer Risikoposition, die bzw. der gemäß Artikel 125 Absatz 1 durch 

Wohnimmobilien besichert ist, um den als Sicherheit gestellten Betrag des 

Immobilienwerts, jedoch nicht um mehr als 55 % des Immobilienwerts, 

herabsetzen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:“ 

ii) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Die zuständigen Behörden haben für Risikopositionen oder Teile 

von Risikopositionen, die gemäß Artikel 124 Absatz 9 durch 

Wohnimmobilien besichert sind, kein Risikogewicht von mehr als 

20 % festgesetzt;“ ▌ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Zur Berechnung von Risikopositionswerten für die Zwecke des 

Artikels 395 dürfen Institute, außer wenn dies nach anwendbarem 

nationalen Recht verboten ist, den Wert einer Risikoposition oder eines 

Teils einer Risikoposition, die bzw. der gemäß Artikel 126 Absatz 1 durch 

Gewerbeimmobilien besichert ist, um den als Sicherheit gestellten Betrag 

des Immobilienwerts, jedoch nicht um mehr als 55 % des 

Immobilienwerts, herabsetzen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 

sind:“ 

ii) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Die zuständigen Behörden haben für Risikopositionen oder Teile 

von Risikopositionen, die gemäß Artikel 124 Absatz 9 durch 

Gewerbeimmobilien besichert sind, kein Risikogewicht von mehr 

als 60 % festgesetzt;“ 

iii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) die in Artikels 124 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 208 und 

Artikel 229 Absatz 1 festgelegten Anforderungen sind erfüllt.“ 
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207. Artikel 425 Absatz 4 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Gegenpartei ist ein Mutter- oder Tochterinstitut des Instituts oder ein 

anderes Tochterunternehmen desselben Mutterinstituts oder mit dem Institut 

durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 Absatz 7 der 

Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen 

Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 oder das Zentralinstitut oder 

ein Mitglied eines Verbunds, für den die Ausnahme nach Artikel 10 gilt;“ 

208. Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe k erhält folgende Fassung: 

„k) nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten, die gemäß Anhang I als 

Posten der Unterklasse 4, Unterklasse 3 oder Unterklasse 2 gelten.“ 
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209. ▌Artikel 429 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b und Unterabsatz 2 des 

vorliegenden Absatzes dürfen die Institute ein verbundenes Unternehmen nur 

dann als Kunden ansehen, wenn dieses Unternehmen nicht dem 

aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis auf der Ebene angehört, auf der die 

in Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe e festgelegte Anforderung zur Anwendung 

kommt.“ 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Für die Zwecke des Absatzes 4 Buchstabe e des vorliegenden Artikels und 

des Artikels 429g bezeichnet der Ausdruck ‚marktüblicher Kauf oder 

Verkauf‘ den Kauf oder Verkauf eines finanziellen Vermögenswerts im 

Rahmen von Verträgen, deren Bedingungen die Lieferung des finanziellen 

Vermögenswerts innerhalb der allgemeinen gesetzlichen oder durch die 

Usancen des betreffenden Marktplatzes vorgegebenen Frist verlangen.“ 
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210. Artikel 429a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„ca) wenn ein Institut Mitglied des in Artikel 113 Absatz 7 genannten 

Verbunds ist, die Risikopositionen, denen gemäß Artikel 114 ein 

Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird und die aufgrund von 

Vermögenswerten entstehen, welche den auf dieselbe Währung 

lautenden Einlagen anderer Mitglieder dieses Verbunds, die sich aus 

den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Mindesteinlagen gemäß 

Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b ergeben, entsprechen; in diesem Fall 

fallen Risikopositionen anderer Mitglieder dieses Verbunds, die 

gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen darstellen, nicht unter 

Buchstabe c des vorliegenden Absatzes.“ 

b) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„da) Risikopositionen des Instituts gegenüber seinen Anteilseignern, sofern 

diese Risikopositionen bis zu einem Grad von mindestens 125 % durch 

Vermögenswerte gemäß Artikel 129 Absatz 1 Buchstaben d und e 

besichert sind und diese Vermögenswerte bei der Anforderung an die 

Verschuldungsquote der Anteilseigner berücksichtigt werden, wenn das 

Institut keine öffentliche Entwicklungsbank ist, aber folgende 

Bedingungen erfüllt: 

i) Seine Anteilseigner sind Kreditinstitute und üben keine Kontrolle 

über das Institut aus; 

ii) es erfüllt die Bedingungen nach Absatz 2 Buchstaben a, b, c und e 

des vorliegenden Artikels; 
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iii) seine Risikopositionen sind im selben Mitgliedstaat belegen; 

iv) es unterliegt einer gewissen fortlaufenden Aufsicht durch die 

Zentralregierung eines Mitgliedstaats; 

v) sein Geschäftsmodell beschränkt sich auf die Weitergabe des 

Betrags, der den erzielten Erlösen aus der Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen entspricht, an seine Anteilseigner in Form 

von Schuldtiteln;“ 

211. Artikel 429c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Für Geschäfte, die nicht über eine qualifizierte ZGP abgewickelt werden, 

werden die von der Empfängerpartei hereingenommenen Barmittel nicht 

von den Vermögenswerten des Instituts getrennt;“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels 

berücksichtigen Institute erhaltene Sicherheiten nicht bei der Berechnung 

des NICA im Sinne des Artikels 272 Nummer 12a.“ 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Abweichend von den Absätzen 3 und 4 darf ein Institut erhaltene 

Sicherheiten gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 3 anerkennen, wenn 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Sicherheit wird von einem Kunden für einen Derivatkontrakt 

entgegengenommen, der vom Institut im Auftrag dieses Kunden 

abgewickelt wird; 

b) der unter Buchstabe a genannte Kontrakt wird über eine qualifizierte 

ZGP abgewickelt; 

c) wurde die Sicherheit in Form eines Ersteinschusses 

entgegengenommen, so wird sie von den Vermögenswerten des 

Instituts getrennt.“ 
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d) Absatz 6 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels dürfen Institute die in 

Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 4 oder 5 festgelegte Methode zur Ermittlung 

des Risikopositionswerts von Folgendem verwenden: 

a) den in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakten sowie Kreditderivaten, 

wenn sie diese Methode auch zur Ermittlung des Risikopositionswerts 

dieser Kontrakte für die Zwecke der Erfüllung der in Artikel 92 Absatz 1 

Buchstaben a, b und c festgelegten Eigenmittelanforderungen verwenden; 

b) den Kreditderivaten, bei denen sie die in Artikel 273 Absatz 3 oder 5 

festgelegte Behandlung anwenden, wenn die Bedingungen für die 

Verwendung dieser Methode erfüllt sind.“ 
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212. Artikel 429f wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Institute berechnen gemäß Artikel 111 Absatz 2 den Risikopositionswert 

außerbilanzieller Posten, unter Ausschluss der in Anhang II aufgeführten 

Derivatkontrakte sowie von Kreditderivaten, 

Wertpapierfinanzierungsgeschäften und den in Artikel 429d genannten 

Positionen. 

Hat eine Zusage die Verlängerung eines anderen außerbilanziellen 

Postens zum Gegenstand, so findet Artikel 111 Absatz 3 Anwendung.“ 

b) Absatz 3 ▌erhält folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Artikel 495d wenden die Institute auf außerbilanzielle 

Posten in Form von bedingungslos kündbaren Zusagen einen 

Umrechnungsfaktor von 10 % an.“ 
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213. Artikel 429g Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Institute behandeln Barmittel im Zusammenhang mit marktüblichen Käufen und 

finanzielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit marktüblichen Verkäufen, 

die bis zum Erfüllungstag in der Bilanz verbleiben, gemäß Artikel 429 Absatz 4 

Buchstabe a.“ 

214. ▌Artikel 430 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„h) ihre Exponiertheiten gegenüber ESG-Risiken, einschließlich 

i) ihrer bestehenden und neuen Risikopositionen gegenüber 

Unternehmen des Sektors der fossilen Brennstoffe; 

ii) ihrer Exponiertheiten gegenüber physischen Risiken und 

Transitionsrisiken; 

i) ihre Risikopositionen in Kryptowerten.“ 

www.parlament.gv.at



 

 579 

 

b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(2a) Bei der Meldung ihrer Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels melden Institute 

gesondert die in Artikel 325c Absatz 2 Buchstaben a, b und c 

festgelegten Berechnungen für das Portfolio aller 

Handelsbuchpositionen oder Anlagebuchpositionen, die 

Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken ausgesetzt sind. 

(2b) Bei der Meldung ihrer Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels melden Institute 

gesondert die in Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und ii und 

Buchstabe b Ziffern i und ii festgelegten Berechnungen und für das 

Portfolio aller Handelsbuchpositionen oder  Anlagebuchpositionen, die 

Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken ausgesetzt sind und 

Handelstischen zugewiesen sind, für die Institute von den zuständigen 

Behörden die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf einem 

internen Modell beruhenden Ansatzes gemäß Artikel 325az Absatz 2 

erhalten haben.“ 
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c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards 

aus, in denen einheitliche Meldeformate, Meldeintervalle und 

-termine sowie Begriffsbestimmungen festgelegt werden, und 

entwickelt IT-Lösungen, einschließlich Meldebögen und 

Anweisungen, für die Meldungen gemäß den Absätzen 1 bis 4.“ 

ii) In Unterabsatz 4 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„c) Exponiertheiten gegenüber ESG-Risiken, die bis zum … 

[zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] 

vorgelegt werden.“ 
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215. ▌ Artikel 430a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Institute melden für jeden nationalen Immobilienmarkt, gegenüber dem 

sie exponiert sind, den für sie zuständigen Behörden jährlich die 

folgenden aggregierten Daten: 

a) Verluste aus Risikopositionen, für die ein Institut 

Wohnimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, jeweils bis zum 

Wert des als Sicherheit gestellten Betrags oder – falls niedriger – 

bis zu 55 % des Wertes der Wohnimmobilie, sofern in Artikel 124 

Absatz 9 nichts anderes bestimmt ist, wo anwendbar; 

b) Gesamtverluste aus Risikopositionen, für die ein Institut 

Wohnimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, jeweils bis zum 

Wert des als Sicherheit gestellten Betrags oder – falls niedriger – 

bis zu 100 % des Wertes der Wohnimmobilie ▌; 

c) den Risikopositionswert sämtlicher ausstehender 

Risikopositionen, für die ein Institut Wohnimmobilien als 

Sicherheit anerkannt hat, jeweils bis zum Wert des als Sicherheit 

gestellten Betrags oder – falls niedriger – bis zu 100 % des 

Wertes der Wohnimmobilie ▌; 
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d) Verluste aus Risikopositionen, für die ein Institut 

Gewerbeimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, jeweils bis zum 

Wert des als Sicherheit gestellten Betrags oder – falls niedriger – 

bis zu 55 % des Wertes der Gewerbeimmobilie, sofern in 

Artikel 124 Absatz 9 nichts anderes bestimmt ist, wo anwendbar; 

e) Gesamtverluste aus Risikopositionen, für die ein Institut 

Gewerbeimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, jeweils bis zum 

Wert des als Sicherheit gestellten Betrags oder – falls niedriger – 

bis zu 100 % des Wertes der Gewerbeimmobilie ▌; 

f) den Risikopositionswert sämtlicher ausstehender 

Risikopositionen, für die ein Institut Gewerbeimmobilien als 

Sicherheit anerkannt hat, jeweils bis zum Wert des als Sicherheit 

gestellten Betrags oder – falls niedriger – bis zu 100 % des 

Wertes der Gewerbeimmobilie ▌.“ 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die zuständigen Behörden veröffentlichen jährlich auf aggregierter 

Basis die in Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten Daten zusammen 

mit historischen Daten, sofern diese verfügbar sind, für jeden 

nationalen Immobilienmarkt, für den diese Daten erhoben wurden. 

Eine zuständige Behörde übermittelt einer anderen zuständigen 

Behörde eines Mitgliedstaats oder der EBA auf Antrag dieser 

zuständigen Behörde oder der EBA detailliertere Informationen über 

den Zustand der Märkte für Wohn- oder Gewerbeimmobilien in dem 

betreffenden Mitgliedstaat.“ 

216. Artikel 430b wird aufgehoben. 
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217. Artikel 433 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 433 

Häufigkeit und Umfang der Offenlegungen 

Institute legen die gemäß den Titeln II und III erforderlichen Angaben in der in 

dem vorliegenden Artikel sowie den Artikeln 433a, 433b, 433c und 434 

festgelegten Weise offen. 

Die EBA veröffentlicht jährliche Offenlegungen am selben Tag, an dem Institute 

ihre Abschlüsse veröffentlichen, oder so bald wie möglich danach auf ihrer 

Website. 

Die EBA veröffentlicht halbjährliche und vierteljährliche Offenlegungen am selben 

Tag, an dem die Institute gegebenenfalls ihre Finanzberichte für den 

entsprechenden Zeitraum veröffentlichen, oder so bald wie möglich danach auf 

ihrer Website. 
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Etwaige zeitliche Abstände zwischen dem Tag der Veröffentlichung der gemäß 

diesem Teil erforderlichen Offenlegungen und der einschlägigen Abschlüsse 

müssen vertretbar sein und dürfen in keinem Fall den von den zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 106 der Richtlinie 2013/36/EU festgesetzten zeitlichen 

Rahmen überschreiten.“ 

 

218. Artikel 433a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

i) Ziffer xiv erhält folgende Fassung: 

„xiv) Artikel 455 Absatz 2 Buchstaben a, b und c;“ 

▌ 

ii) ▌ Die folgenden Ziffern werden angefügt: 

„xv) Artikel 449a; 

xvi) Artikel 449b;“ 

b) Buchstabe c Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) die Angaben nach Artikel 438 Buchstaben d, da und h;“ 
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219. Artikel 433b erhält folgende Fassung: 

„Artikel 433b 

4. Offenlegung durch kleine und nicht komplexe Institute 

(1) Kleine und nicht komplexe Institute legen die in den folgenden Bestimmungen 

genannten Angaben jährlich offen: 

a) Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, e und f; 

b) Artikel 438 Buchstaben c, d und da; 

c) Artikel 442 Buchstaben c und d; 

d) die Schlüsselparameter nach Artikel 447; 

e) Artikel 449a; 

f) Artikel 449b; 

g) Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben a bis d, h, i und j. 

▌ 

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels legen nicht börsennotierte 

kleine und nicht komplexe Institute die Schlüsselparameter nach Artikel 447 

und die ESG-Risiken nach Artikel 449a jährlich offen.“ 
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220. Artikel 433c Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) die Angaben nach Artikel 438 Buchstaben c, d und da; “ 

b) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

 „da) die Angaben nach Artikel 442 Buchstaben c und d;“ 

c) Folgende Buchstaben werden eingefügt: 

„ea) die Angaben nach Artikel 449a; 

eb) die Angaben nach Artikel 449b;“ 
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221. Artikel 434 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 434 

Mittel der Offenlegung 

(1) Institute, bei denen es sich nicht um kleine und nicht komplexe Institute 

handelt, übermitteln der EBA spätestens an dem Tag, an dem sie 

gegebenenfalls ihre Abschlüsse oder Finanzberichte für den entsprechenden 

Zeitraum veröffentlichen, oder so bald wie möglich danach in elektronischer 

Form alle gemäß den Titeln II und III erforderlichen Informationen. Die EBA 

veröffentlicht diese Informationen zusammen mit dem Datum der 

Übermittlung auf ihrer Website. 

Die EBA stellt sicher, dass die auf ihrer Website vorgenommenen 

Offenlegungen dieselben Informationen enthalten, die ihr von den Instituten 

übermittelt wurden. Institute haben das Recht, der EBA die Informationen 

gemäß den in Artikel 434a genannten technischen Durchführungsstandards 

erneut zu übermitteln. Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website das Datum 

dieser erneuten Übermittlung. 
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Die EBA erstellt und aktualisiert fortlaufend ein Instrument, mit dem die für 

Offenlegungen zu verwendenden Meldebögen und Tabellen jenen für 

aufsichtliche Meldungen zugeordnet werden. Dieses Zuordnungsinstrument ist 

auf der EBA-Website öffentlich zugänglich. 

Institute dürfen weiterhin ein eigenständiges Dokument veröffentlichen, das für 

Nutzer aufsichtlicher Informationen eine leicht zugängliche Quelle dieser 

Informationen darstellt, oder einen gesonderten Abschnitt, der die 

erforderlichen Offenlegungen enthält und für die genannten Nutzer leicht 

identifizierbar ist, in ihre Abschlüsse oder Finanzberichte aufnehmen oder 

diesen als Anhang beifügen. Institute dürfen auf ihrer Website auf die EBA-

Website verweisen, auf der die aufsichtlichen Informationen zentral 

veröffentlicht werden. 
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(2) Institute, bei denen es sich nicht um kleine und nicht komplexe Institute 

handelt, übermitteln der EBA spätestens an dem Tag, an dem sie ihre 

Abschlüsse oder Finanzberichte für den entsprechenden Zeitraum 

veröffentlichen, oder so bald wie möglich danach in elektronischer Form die 

in Artikel 433a bzw. Artikel 433c genannten Offenlegungen. Werden die 

Finanzberichte vor der Übermittlung der Informationen gemäß Artikel 430 

für denselben Zeitraum veröffentlicht, können die Offenlegungen zum 

selben Zeitpunkt wie die aufsichtlichen Meldungen oder so bald wie möglich 

danach übermittelt werden. Muss eine Offenlegung für einen Zeitraum 

erfolgen, zu dem ein Institut keinen Finanzbericht erstellt, so übermittelt das 

Institut der EBA die offenzulegenden Informationen so bald wie möglich nach 

Ende dieses Zeitraums. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels können 

Institute der EBA die gemäß Artikel 450 erforderlichen Informationen 

getrennt von den anderen gemäß den Titeln II und III erforderlichen 

Informationen spätestens zwei Monate nach dem Tag, an dem die Institute 

ihren Jahresabschluss für das betreffende Jahr veröffentlichen, übermitteln. 
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(4) Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website die Offenlegungen kleiner und nicht 

komplexer Institute auf der Grundlage der von diesen Instituten gemäß 

Artikel 430 an die zuständigen Behörden gemeldeten Informationen. 

(5) Das Eigentum an den Daten und die Verantwortlichkeit für deren Richtigkeit 

liegt weiterhin bei den Instituten, die sie erstellen. Die EBA richtet einen 

einheitlichen Zugangspunkt für Offenlegungen von Instituten ein und macht 

ein Archiv der gemäß diesem Teil offenzulegenden Informationen auf ihrer 

Website zugänglich. Die Zugänglichkeit des entsprechenden Archivs wird für 

einen Zeitraum sichergestellt, der nicht kürzer ist als die nach nationalem Recht 

vorgeschriebene Aufbewahrungszeit für die in den Finanzberichten der 

Institute enthaltenen Informationen. 

(6) Die EBA überwacht die Zahl der Internetaufrufe ihres einheitlichen 

Zugangspunkts für die Offenlegungen der Institute und nimmt die 

entsprechenden Statistiken in ihre Jahresberichte auf.“ 
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222. Artikel 434a wird wie folgt geändert: 

a) ▌Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen einheitliche Offenlegungsformate und Informationen über die 

Regelung der erneuten Übermittlung festgelegt werden, und entwickelt IT-

Lösungen, einschließlich Anweisungen, für gemäß den Titeln II und III 

erforderliche Offenlegungen.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung].“ 

223. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 434c 

Bericht über die Machbarkeit der Verwendung der von Instituten, bei denen es 

sich nicht um kleine und nicht komplexe Institute handelt, gemeldeten 

Informationen für die Veröffentlichung umfassenderer Offenlegungen auf der 

EBA-Website 

Die EBA erstellt einen Bericht über die Machbarkeit der Verwendung der 

Informationen, die Institute, bei denen es sich nicht um kleine und nicht 

komplexe Institute handelt, den zuständigen Behörden gemäß Artikel 430 

gemeldet haben, um diese Informationen auf ihrer Website zu veröffentlichen und 

damit den Offenlegungsaufwand dieser Institute zu verringern. 
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Bei diesem Bericht wird die bisherige Arbeit der EBA in Bezug auf integrierte 

Datenerhebungen berücksichtigt und er gründet sich auf eine Kosten-Nutzen-

Gesamtanalyse, einschließlich der Kosten, die zuständigen Behörden, Instituten 

und der EBA entstehen, und es werden darin alle etwaigen technischen, 

operativen und rechtlichen Herausforderungen berücksichtigt. 

Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis 

zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] diesen 

Bericht vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2031 gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor.“ 

 

224. Artikel 438 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) den Betrag der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen aufgrund der 

aufsichtlichen Überprüfung nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2013/36/EU zur Abdeckung anderer Risiken als dem Risiko 

einer übermäßigen Verschuldung sowie dessen Zusammensetzung;“ 
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b) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) den gemäß Artikel 92 Absatz 3 berechneten Gesamtrisikobetrag und die 

gemäß Artikel 92 Absatz 2 ermittelten entsprechenden 

Eigenmittelanforderungen, aufgeschlüsselt nach den in Teil 3 

festgelegten verschiedenen Risikokategorien bzw. 

Risikopositionsklassen, und gegebenenfalls eine Erläuterung der 

Auswirkungen, die die Anwendung von Kapitaluntergrenzen und der 

Nichtabzug bestimmter Posten von den Eigenmitteln auf die Berechnung 

der Eigenmittel und risikogewichteten Positionsbeträge haben;“ 

c) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„da) sofern die Berechnung erforderlich ist, den gemäß Artikel 92 Absatz 4 

berechneten Gesamtrisikobetrag ohne Anwendung der Untergrenze und 

den gemäß Artikel 92 Absatz 5 berechneten Standard-

Gesamtrisikobetrag, aufgeschlüsselt nach den in Teil 3 festgelegten 

verschiedenen Risikokategorien bzw. Risikopositionsklassen, und 

gegebenenfalls eine Erläuterung der Auswirkungen, die die Anwendung 

von Kapitaluntergrenzen und der Nichtabzug bestimmter Posten von den 

Eigenmitteln auf die Berechnung der Eigenmittel und risikogewichteten 

Positionsbeträge haben;“ 
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d) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) die bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionen, die 

risikogewichteten Positionsbeträge und die damit 

zusammenhängenden erwarteten Verluste für jede in Artikel 153 

Absatz 5 Tabelle 1 genannte Spezialfinanzierungskategorie sowie die 

bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionen und 

risikogewichteten Positionsbeträge für die Kategorien von 

Beteiligungsrisikopositionen nach Artikel 133 Absätze 3 bis 6 und 

Artikel 495a Absatz 3.“ 

225. Artikel 445 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 445 

Offenlegung von Exponiertheiten gegenüber dem Marktrisiko im Rahmen des 

Standardansatzes 

(1) Institute, denen von den zuständigen Behörden keine Erlaubnis zur 

Verwendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes 

nach Artikel 325az erteilt wurde und die gemäß Artikel 325a den vereinfachten 

Standardansatz oder gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a den alternativen 

Standardansatz verwenden, legen einen Überblick über ihre 

Handelsbuchpositionen offen. 
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(2) Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a 

berechnen, legen ihre Gesamteigenmittelanforderungen, ihre nach der 

sensitivitätsgestützten Methode ermittelten Eigenmittelanforderungen, ihre 

Eigenmittelunterlegung des Ausfallrisikos und ihre Eigenmittelanforderungen 

für Restrisiken offen. Bei der Offenlegung der Eigenmittelanforderungen für 

die nach der sensitivitätsgestützten Methode ermittelten Werte und für das 

Ausfallrisiko wird für die folgenden Instrumente eine Aufschlüsselung 

vorgenommen: 

a) im Handelsbuch gehaltene Finanzinstrumente, bei denen es sich nicht um 

Verbriefungsinstrumente handelt, mit Aufschlüsselung nach Risikoklasse 

und gesonderter Ausweisung der Eigenmittelanforderungen für das 

Ausfallrisiko; 

b) nicht im ACTP gehaltene Verbriefungsinstrumente mit gesonderter 

Ausweisung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditspreadrisiko 

und der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko; 

c) im ACTP gehaltene Verbriefungsinstrumente mit gesonderter 

Ausweisung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditspreadrisiko 

und der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko.“ 
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226. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 445a 

Offenlegung des CVA-Risikos 

(1) Institute, die den Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko unterliegen, 

legen die folgenden Informationen offen: 

a) einen Überblick über ihre Verfahren zur Ermittlung, Messung, 

Absicherung und Überwachung ihres CVA-Risikos; 

b) ob die Institute alle in Artikel 273a Absatz 2 festgelegten Bedingungen 

erfüllen; sofern diese Bedingungen erfüllt sind, ob die Institute sich dafür 

entschieden haben, die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko 

anhand des in Artikel 385 festgelegten vereinfachten Ansatzes zu 

berechnen; sofern die Institute sich dafür entschieden haben, die 

Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des vereinfachten 

Ansatzes zu berechnen, die Eigenmittelanforderungen für das CVA-

Risiko gemäß diesem Ansatz; 

c) die Gesamtzahl der Gegenparteien, für die der Standardansatz verwendet 

wird, mit Aufschlüsselung nach Arten von Gegenparteien. 
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(2) Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des in 

Artikel 383 festgelegten Standardansatzes berechnen, legen zusätzlich zu den 

in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen die folgenden 

Informationen offen:

a) die Struktur und die Organisation ihrer internen CVA-

Risikomanagement-Funktion und Governance;

b) ihre Gesamteigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Rahmen 

des Standardansatzes mit Aufschlüsselung nach Risikoklasse;

c) eine Übersicht über die bei dieser Berechnung verwendeten 

anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfte mit Aufschlüsselung nach 

Art der in Artikel 386 Absatz 2 festgelegten Instrumente.

(3) Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des in 

Artikel 384 festgelegten Basisansatzes berechnen, legen zusätzlich zu den in 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen auch die 

folgenden Informationen offen:

a) ihre Gesamteigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Rahmen 

des Basisansatzes sowie die Komponenten und 

;

b) eine Übersicht über die bei dieser Berechnung verwendeten 

anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfte mit Aufschlüsselung nach 

Art der in Artikel 386 Absatz 3 festgelegten Instrumente.“
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227. Artikel 446 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 446 

Offenlegung des operationellen Risikos 

(1) Institute veröffentlichen die folgenden Informationen: 

a) die wichtigsten Merkmale und Elemente ihres Rahmens für die Steuerung des 

operationellen Risikos; 

b) ihre Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko, die der gemäß 

Artikel 313 berechneten Geschäftsindikatorkomponente entspricht; 

c) den gemäß Artikel 314 Absatz 1 berechneten Geschäftsindikator und die 

Beträge der einzelnen Komponenten des Geschäftsindikators und ihrer 

Unterkomponenten für jedes der drei Jahre, die für die Berechnung des 

Geschäftsindikators relevant sind; 

d) den Betrag der Verringerung des Geschäftsindikators für alle Beträge, die 

gemäß Artikel 315 Absatz 2 vom ▌Geschäftsindikator ausgenommen werden, 

sowie die entsprechenden Begründungen für eine solche Ausnahme. 
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(2) Institute, die ihre durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verluste gemäß 

Artikel 316 Absatz 1 berechnen, legen zusätzlich zu den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels aufgeführten Informationen die folgenden Informationen 

offen: 

a) ihre gemäß Artikel 316 Absatz 1 berechneten durch operationelle Risiken 

bedingten jährlichen Verluste für jedes der letzten zehn Geschäftsjahre; 

b) die Zahl der außergewöhnlichen durch operationelle Risiken bedingten 

Ereignisse und die Beträge der jeweiligen durch operationelle Risiken 

bedingten aggregierten Nettoverluste, die gemäß Artikel 320 Absatz 1 von der 

Berechnung des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts 

ausgenommen wurden, für jedes der letzten zehn Geschäftsjahre sowie die 

entsprechenden Begründungen für ihre Ausnahme.“ 
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228. Artikel 447 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Zusammensetzung ihrer Eigenmittel und ihre gemäß Artikel 92 

Absatz 2 berechneten risikobasierten Kapitalquoten;“ ▌ 

b) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) gegebenenfalls die gemäß Artikel 92 Absatz 2 berechneten 

risikobasierten Kapitalquoten, wobei anstelle des Gesamtrisikobetrags 

der Gesamtrisikobetrag ohne Anwendung der Untergrenze verwendet 

wird;“ 

c) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) den gemäß Artikel 92 Absatz 3 berechneten Gesamtrisikobetrag und 

gegebenenfalls der gemäß Artikel 92 Absatz 4 berechnete 

Gesamtrisikobetrag ohne Anwendung der Untergrenze;“ 

d) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) die kombinierte Kapitalpufferanforderung, die die Institute gemäß 

Titel VII Kapitel 4 der Richtlinie 2013/36/EU erfüllen müssen;“▌ 
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229. Artikel 449a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 449a 

Offenlegung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) 

(1) Institute legen Informationen über ESG-Risiken offen, wobei sie zwischen Umwelt-, 

Sozial- und Governance-Risiken sowie bei Umweltrisiken zwischen physischen Risiken und 

Transitionsrisiken unterscheiden. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 legen die Institute Informationen zu ESG-Risiken 

offen, einschließlich 

a) des Gesamtbetrags der Risikopositionen gegenüber Unternehmen des Sektors der 

fossilen Brennstoffe; 

b) in Bezug auf die Frage, wie die Institute die ermittelten ESG-Risiken in ihre 

Geschäftsstrategie und -prozesse, ihre Governance und ihr Risikomanagement 

einbeziehen. 
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(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen einheitliche 

Offenlegungsformate für ESG-Risiken nach Maßgabe des Artikels 434a festgelegt werden, 

und stellt dabei sicher, dass diese mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sind 

und diesen aufrechterhalten und zugleich eine Überschneidung von Offenlegungspflichten 

mit in anderen geltenden Rechtsvorschriften der Union bereits eingeführten Pflichten 

vermieden wird. Diese Formate dürfen nicht die Offenlegung von Informationen verlangen, 

die über die den zuständigen Behörden gemäß Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe h zu 

meldenden Informationen ▌hinausgehen, und tragen insbesondere der Größe und 

Komplexität des Instituts sowie der relativen Exponiertheit kleiner und nicht komplexer 

Institute, die Artikel 433b unterliegen, gegenüber ESG-Risiken Rechnung. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 

nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 
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230. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 449b 

Offenlegung der aggregierten Kredite gegenüber Schattenbankunternehmen 

Die Institute legen gemäß Artikel 394 Absatz 2 Unterabsatz 2 Informationen über ihre 

aggregierten Kredite gegenüber Schattenbankunternehmen offen.“ 

231. In Artikel 451 Absatz 1 wird folgender Buchstabe f angefügt: 

„f) „den Betrag der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen aufgrund der 

aufsichtlichen Überprüfung nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2013/36/EU zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen 

Verschuldung sowie dessen Zusammensetzung.“ ▌ 

232. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 451b 

Offenlegung von Risikopositionen in Kryptowerten und damit zusammenhängenden 

Tätigkeiten 

(1) Die Institute legen die folgenden Informationen über Kryptowerte und 

Kryptowerte-Dienstleistungen sowie alle anderen Tätigkeiten im Zusammenhang 

mit Kryptowerten offen: 
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a) die direkten und indirekten Risikobeträge im Zusammenhang mit 

Kryptowerten, einschließlich der Bruttokauf- und Bruttoverkaufspositionen 

der Nettorisikopositionen; 

b) den Gesamtrisikobetrag für operationelle Risiken; 

c) die Rechnungslegungsklassifikation der Risikopositionen in Kryptowerten; 

d) eine Beschreibung der Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit 

Kryptowerten und ihrer Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts; 

e) eine genaue Beschreibung ihrer Risikomanagementstrategien im 

Zusammenhang mit Risikopositionen in Kryptowerten und Kryptowerte-

Dienstleistungen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Absatzes stellen die 

Institute detailliertere Informationen über wesentliche Geschäftstätigkeiten, zur 

Verfügung, einschließlich zur Ausgabe signifikanter vermögenswertereferenzierter Token 

und signifikanter E-Geld-Token sowie zur Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen 

gemäß Artikeln 60 und 61 der Verordnung (EU) 2023/1114. 

(2) Die Institute dürfen die in Artikel 432 vorgesehene Ausnahmeregelung nicht für 

die Zwecke der Offenlegungspflichten gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

anwenden.“ 
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233. Artikel 455 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 455 

Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko 

(1) Ein Institut, das die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand der in 

Artikel 325az genannten internen Modelle berechnet, legt Folgendes offen: 

a) die Ziele, die es mit seinen Handelstätigkeiten verfolgt, und die eingeführten 

Verfahren zur Ermittlung, Messung, Überwachung und Kontrolle des 

Marktrisikos; 

b) die in Artikel 104 Absatz 1 genannten Grundsätze zur Ermittlung der dem 

Handelsbuch zuzurechnenden Positionen; 

c) eine allgemeine Beschreibung der Struktur der Handelstische, die von den 

internen Modellen erfasst werden, einschließlich – für jeden Handelstisch – 

einer allgemeinen Beschreibung der Geschäftsstrategie des Handelstisches, der 

dort zulässigen Instrumente und der jeweils wichtigsten Risikoarten in Bezug 

auf den Handelstisch; 
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d) einen Überblick über die Handelsbuchpositionen, die nicht von den internen 

Modellen erfasst werden, einschließlich einer allgemeinen Beschreibung der 

Struktur der Handelstische und der Art der den Handelstischen oder den 

Handelstischkategorien gemäß Artikel 104b zugewiesenen Instrumente; 

e) die Struktur und Organisation ihrer Marktrisikomanagement-Funktion und 

Governance; 

f) den Anwendungsbereich, die wichtigsten Merkmale und die wesentlichen 

Modellierungsoptionen der verschiedenen internen Modelle, anhand derer die 

Risikopositionsbeträge für die wichtigsten auf konsolidierter Ebene 

verwendeten Modelle berechnet werden, sowie eine Erläuterung, inwieweit 

diese internen Modelle auf konsolidierter Ebene verwendeten Modelle 

repräsentieren, gegebenenfalls einschließlich einer allgemeinen Beschreibung 

von Folgendem: 

i) dem Modellierungsansatz, der zur Berechnung des in Artikel 325ba 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Expected Shortfall verwendet wird, 

einschließlich der Häufigkeit der Datenaktualisierung; 
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ii) der Methode, die zur Berechnung des in Artikel 325ba Absatz 1 

Buchstabe b genannten Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird, 

sofern es sich nicht um die in Artikel 325bk Absatz 3 vorgesehenen 

Festlegungen handelt; 

iii) dem Modellierungsansatz, der zur Berechnung der in Artikel 325ba 

Absatz 2 genannten Eigenmittelunterlegung des Ausfallrisikos verwendet 

wird, einschließlich der Häufigkeit der Datenaktualisierung. 

(2) Institute legen auf aggregierter Basis für alle Handelstische, die von den in 

Artikel 325az genannten internen Modellen erfasst werden, gegebenenfalls die 

folgenden Komponenten offen: 

a) den aktuellsten Wert sowie den höchsten, den niedrigsten und den Mittelwert 

für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage 

i) des undiversifizierten Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1; 

ii) des undiversifizierten Expected Shortfall für jede vorgeschriebene 

Risikofaktorgruppe nach Artikel 325bb Absatz 1; 
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b) den aktuellsten Wert sowie den Mittelwert für die vorausgegangenen 

60 Geschäftstage 

i) des Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1; 

ii) des Stressszenario-Risikomaßes nach Artikel 325ba Absatz 1 

Buchstabe b; 

iii) der Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko nach Artikel 325ba 

Absatz 2; 

iv) der Summe der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 325ba Absatz 3, 

einschließlich aller Komponenten der Formel und des anwendbaren 

Multiplikationsfaktors; 

c) der Zahl der Überschreitungen, die sich in den unmittelbar vorausgegangenen 

250 Geschäftstagen bei einem Konfidenzniveau von 99 % aus Rückvergleichen 

ergeben haben, nach Artikel 325bf Absatz 6. 

(3) Institute legen auf aggregierter Basis für alle Handelstische die 

Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken offen, die gemäß Teil 3 Titel IV 

Kapitel 1a berechnet würden, wenn den Instituten keine Erlaubnis erteilt worden 

wäre, für diese Handelstische ihre internen Modelle zu verwenden.“ ▌ 
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234. Artikel 456 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) Betrag zur Berücksichtigung inflationsbedingter Auswirkungen, der in 

Artikel 123 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 147 Absatz 5 Buchstabe a, Artikel 153 

Absatz 4 und Artikel 162 Absatz 4 spezifiziert wird,“ 

235. Artikel 458 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Mitgliedstaaten, die die gemäß diesem Artikel ergriffenen Maßnahmen 

anerkennen, teilen dies dem ESRB mit. Der ESRB leitet diese Mitteilungen 

unverzüglich an den Rat, die Kommission, die EBA ▌und den zur Anwendung 

der Maßnahmen befugten Mitgliedstaat weiter.“ ▌ 

b) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Vor Ablauf der gemäß den Absätzen 2 und 4 erteilten Zulassung überprüft 

der betroffene Mitgliedstaat in Abstimmung mit dem ESRB, der EBA ▌und 

der Kommission die Lage und kann gemäß dem in den Absätzen 2 und 4 

genannten Verfahren einen neuen Beschluss erlassen, mit dem die Anwendung 

der nationalen Maßnahmen jeweils um bis zu zwei weitere Jahre verlängert 

wird.“ ▌ 
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236. Artikel 461a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 461a 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

(1) Die Kommission überwacht die Unterschiede im Hinblick auf die Umsetzung der 

internationalen Standards für Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko in ▌der Union 

und in Drittländern, unter anderem in Bezug auf die Auswirkungen der Vorschriften auf 

Eigenmittelanforderungen und deren Geltungsbeginn. 

(2) Werden erhebliche Unterschiede im Hinblick auf diese Umsetzung festgestellt, so ist die 

Kommission befugt, gemäß Artikel 462 einen delegierten Rechtsakt zu erlassen, um diese 

Verordnung dahin gehend zu ändern, 

a) dass, sofern dies zur Erhaltung gleicher Wettbewerbsbedingungen und zum 

Ausgleich der festgestellten Unterschiede erforderlich ist, bis zum Geltungsbeginn 

des in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Gesetzgebungsakts oder, falls 

ein solcher Gesetzgebungsakt nicht vorliegt, für bis zu drei Jahre zielgerichtete 

operative Entlastungsmaßnahmen oder zielgerichtete Multiplikatoren, die größer 

oder gleich 0 und kleiner als 1 sind, auf die Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen der Institute für das Marktrisiko, für spezifische 

Risikoklassen oder für spezifische Risikofaktoren angewandt werden, die anhand 

einer der in Artikel 325 Absatz 1 genannten und an den folgenden Stellen 

festgelegten Ansätze erfolgt: 
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i) den Artikeln 325c bis 325ay, in denen der alternative Standardansatz festgelegt 

wird; 

ii) den Artikeln 325az bis 325bp, in denen der alternative auf einem internen 

Modell beruhende Ansatz festgelegt wird; 

iii) den Artikeln 326 bis 361, in denen der vereinfachte Standardansatz festgelegt 

wird ▌; 

b) dass das Datum, ab dem Institute die in Teil 3 Titel IV festgelegten 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko oder einen der in Artikel 325 Absatz 1 

genannten Ansätze zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 

Marktrisiko anwenden, um bis zu zwei Jahre verschoben wird. 

Erlässt die Kommission gemäß Unterabsatz 1 einen delegierten Rechtsakt, so legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Anpassung der Umsetzung in der Union der internationalen 

Standards für Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko vor, um die gleichen 

Wettbewerbsbedingungen mit Drittländern hinsichtlich der Eigenmittelanforderungen und 

der Auswirkungen dieser Anforderungen auf dauerhaftere Weise zu erhalten. 
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(3) Bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] legt die EBA 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht über die 

Umsetzung der internationalen Standards für Eigenmittelanforderungen für das 

Marktrisiko in Drittländern vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor, um weltweit gleiche 

Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen.“ 

237. Artikel 465 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 465 

Übergangsbestimmungen für die Eigenmitteluntergrenze 

(1) Abweichend von Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 1 und unbeschadet der in 

Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 2 festgelegten Ausnahmeregelung dürfen Institute 

▌bei der Berechnung des Gesamtrisikobetrags (TREA) folgenden Faktor x 

anwenden: 

a) 50 % im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025; 

b) 55 % im Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026; 

c) 60 % im Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2027; 
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d) 65 % im Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum 31. Dezember 2028;

e) 70 % im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2029.

(2) Abweichend von Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 1 und unbeschadet der in 

Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 2 festgelegten Ausnahmeregelung dürfen Institute 

bei der Berechnung des Gesamtrisikobetrags (TREA) bis zum 31. Dezember 2029 

folgende Formel anwenden:

Für die Zwecke dieser Berechnung berücksichtigen Institute die in Absatz 1 

genannten anwendbaren Faktor x.

(3) Abweichend von Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe a Ziffer ii und unbeschadet der in 

Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 2 festgelegten Ausnahmeregelung dürfen Institute 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen, für die keine Bonitätsbeurteilung einer 

benannten ECAI vorliegt, bis zum 31. Dezember 2032 ein Risikogewicht von 65 % 

zuweisen, sofern die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 3 berechneten PD dieser 

Schuldner den Schätzungen der Institute zufolge nicht höher als 0,5 % sind.
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Die EBA und die ESMA überwachen in Zusammenarbeit mit der EIOPA die 

Nutzung der in Unterabsatz 1 festgelegten Übergangsbehandlung und bewerten 

insbesondere 

a) die Verfügbarkeit von Bonitätsbeurteilungen benannter ECAI für Unternehmen 

und die Frage, inwiefern sich dies auf die Kreditvergabe von Instituten an 

Unternehmen auswirkt; 

b) die Entwicklung von Ratingagenturen, Hindernisse für den Marktzugang 

neuer Ratingagenturen, die Häufigkeit, mit der sich Unternehmen für ein 

Rating durch eine oder mehrere dieser Agenturen entscheiden und 

Hindernisse für die Verfügbarkeit von Bonitätsbeurteilungen von ECAI für 

Unternehmen; 

c) mögliche Maßnahmen zur Beseitigung der Hindernisse unter 

Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den einzelnen 

Wirtschaftssektoren und geografischen Gebieten und der Entwicklung 

privater oder öffentlicher Lösungen wie Kreditpunktebewertungen, von 

Instituten in Auftrag gegebene private Ratings und Ratings von 

Zentralbanken; 

d) die Frage, ob die risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen 

gegenüber unbeurteilten Unternehmen angemessen sind, und ihre 

Auswirkungen auf die Finanzstabilität; 
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e) die Ansätze von Drittländern bei der Anwendung der Eigenmitteluntergrenze 

auf Risikopositionen gegenüber Unternehmen und langfristige 

Überlegungen zu gleichen Wettbewerbsbedingungen, die sich daraus 

ergeben könnten; 

f) die Einhaltung der entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und 

international vereinbarten Standards. 

Die EBA und die ESMA legen in Zusammenarbeit mit der EIOPA der Kommission 

bis zum ... [60 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] über ihre 

Ergebnisse einen Bericht vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts und unter gebührender Berücksichtigung der 

entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten Standards 

legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Dezember 2031 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 

(4) Abweichend von Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe a Ziffer iv und unbeschadet der in 

Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 2 festgelegten Ausnahmeregelung ersetzen 

Institute den α-Wert bei der Berechnung des Risikopositionswerts für die in 

Anhang II aufgeführten Kontrakte gemäß den in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 3 

festgelegten Ansätzen bis zum 31. Dezember 2029 durch 1, wenn dieselben 

Risikopositionswerte für die Zwecke des Gesamtrisikobetrags ohne Anwendung der 

Untergrenze gemäß dem in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 festgelegten Ansatz 

berechnet werden. ▌ 
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(5) Abweichend von Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe a Ziffer ii und unbeschadet der in 

Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 2 festgelegten Ausnahmeregelung können 

Mitgliedstaaten, sofern alle in Absatz 8 des vorliegenden Artikels festgelegten 

Bedingungen erfüllt sind, Instituten gestatten, ▌ 

a) bis zum 31. Dezember 2032 ein Risikogewicht von 10 % für den Teil der 

durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherten Risikopositionen, der bis 

zu 55 % des gemäß Artikel 125 Absatz 1 Unterabsatz 1 bestimmten 

Immobilienwerts ausmacht, zuzuweisen; und 

b) bis zum 31. Dezember 2029 ein Risikogewicht von 45 % für den etwaigen 

verbleibenden Teil der durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherten 

Risikopositionen, der bis zu 80 % des gemäß Artikel 125 Absatz 1 Unterabsatz 1 

bestimmten Immobilienwerts ausmacht, zuzuweisen, sofern die in Artikel 501 

genannte Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko keine 

Anwendung findet. 

(6)  Für die Zwecke von Absatz 5 Buchstabe a wird, wenn ein Institut ein 

nachrangiges Pfandrecht hält und es vorrangigere Pfandrechte gibt, die nicht von 

diesem Institut gehalten werden, der Teil der Risikoposition des Instituts, dem ein 

Risikogewicht von 10 % zugewiesen werden kann, bestimmt, indem der Betrag von 

55 % des Immobilienwerts um den Betrag der nicht von dem Institut gehaltenen 

vorrangigeren Pfandrechte verringert wird. 
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Sofern von dem Institut nicht gehaltene Pfandrechte dem von dem Institut 

gehaltenen Pfandrecht gleichrangig sind, wird der Teil der Risikoposition des 

Instituts, dem ein Risikogewicht von 10 % zugeordnet werden kann, bestimmt, 

indem der Betrag von 55 % des Immobilienwerts, abzüglich des Betrags etwaiger 

nicht von dem Institut gehaltener vorrangigerer Pfandrechte, um das Produkt aus 

Folgendem verringert wird: 

a) 55 % des Immobilienwerts, abzüglich des Betrags vorrangigerer 

Pfandrechte, sofern vorhanden, sowohl von dem Institut gehaltener als 

auch von anderen Instituten gehaltener, und 

b) dem Betrag der nicht von dem Institut gehaltenen Pfandrechte, die dem 

vom Institut gehaltenen Pfandrecht gleichrangig sind, geteilt durch die 

Summe aller gleichrangigen Pfandrechte. 
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(7)  Für die Zwecke von Absatz 5 Buchstabe b wird, wenn ein Institut ein 

nachrangiges Pfandrecht hält und es vorrangigere Pfandrechte gibt, die nicht von 

diesem Institut gehalten werden, der Teil der Risikoposition des Instituts, dem ein 

Risikogewicht von 45 % zugewiesen werden kann, bestimmt, indem der Betrag von 

80 % des Immobilienwerts um den Betrag der nicht von dem Institut gehaltenen 

vorrangigeren Pfandrechte verringert wird. 

Wenn nicht von dem Institut gehaltene Pfandrechte dem von dem Institut 

gehaltenen Pfandrecht gleichrangig sind, wird der Teil der Risikoposition des 

Instituts, dem ein Risikogewicht von 45 % zugewiesen werden kann, bestimmt, 

indem der Betrag von 80 % des Immobilienwerts, abzüglich des Betrags etwaiger 

nicht von dem Institut gehaltenen vorrangigerer Pfandrechte, um das Produkt aus 

Folgendem verringert wird: 

a) 80 % des Immobilienwerts, abzüglich des Betrags vorrangigerer 

Pfandrechte, sofern vorhanden, sowohl von dem Institut gehaltener als 

auch von anderen Instituten gehaltener, und 

b) dem Betrag der nicht von dem Institut gehaltenen Pfandrechte, die dem 

vom Institut gehaltenen Pfandrecht gleichrangig sind, geteilt durch die 

Summe aller gleichrangigen Pfandrechte. 

(8) Für die Zwecke Risikogewichte des Absatzes 5 des vorliegenden Artikels müssen 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sein: 
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a) für die Risikopositionen ist die Behandlung gemäß Artikel 125 Absatz 1 

zulässig; 

b) den in Betracht kommenden Risikopositionen wird ein Risikogewicht nach 

Teil 3 Titel 2 Kapitel 3 zugewiesen; 

c) die Wohnimmobilien, mit denen die in Betracht kommenden 

Risikopositionen besichert sind, befinden sich in dem Mitgliedstaat, der die 

Erlaubnis erteilt hat; 

d) die gemäß Artikel 430a Absatz 1 Buchstaben a und c oder gemäß Artikel 101 

Absatz 1 Buchstaben a und c in der Fassung dieser am 27. Juni 2021 

geltenden Buchstaben gemeldeten Verluste des Instituts bei dem Teil der 

Risikopositionen, die durch Grundpfandrechte an Wohnimmobilien bis zum 

Wert des als Sicherheit gestellten Betrags oder – falls niedriger – bis zu 55 % 

des Immobilienwerts, sofern in Artikel 124 Absatz 9 nichts anderes bestimmt 

ist, besichert sind, haben in den vorausgegangenen acht Jahren 

durchschnittlich nicht mehr als 0,25 % der Summe der Risikopositionswerte 

aller ausstehenden Risikopositionen, die durch Grundpfandrechte an 

Wohnimmobilien besichert sind, in einem bestimmten Jahr betragen; 
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e) in Bezug auf die in Betracht kommenden Risikopositionen hat das Institut bei 

Ausfall oder Zahlungsversäumnis des Schuldners die folgenden 

durchsetzbaren Rechte: 

i) ein Recht auf die Wohnimmobilie, mit der die Risikoposition besichert 

ist, oder das Recht, gemäß Artikel 108 Absatz 5 Buchstabe g ein 

Grundpfandrecht auf die Wohnimmobilie einzutragen; 

ii) ein Recht auf die sonstigen Vermögenswerte und Einkünfte des 

Schuldners, entweder vertraglich oder nach anwendbarem nationalen 

Recht; 

f) die zuständige Behörde hat sich vergewissert, dass die in den Buchstaben a 

bis e festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 
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(9) Wurde die in Absatz 5 genannte Erlaubnis erteilt, so dürfen Institute, sofern alle 

Bedingungen nach Absatz 8 erfüllt sind, dem in Absatz 5 Buchstabe b genannten 

etwaigen verbleibenden Teil der durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien 

besicherten Risikopositionen bis zum 31. Dezember 2032 die folgenden 

Risikogewichte zuweisen: 

a) 52,5 % im Zeitraum vom 1. Januar 2030 bis zum 31. Dezember 2030; 

b) 60 % im Zeitraum vom 1. Januar 2031 bis zum 31. Dezember 2031; 

c) 67,5 % im Zeitraum vom 1. Januar 2032 bis zum 31. Dezember 2032. 

(10) Erteilen die Mitgliedstaaten die in Absatz 5 genannte Erlaubnis, so teilen sie dies der 

EBA mit und begründen ihre Entscheidung. Die zuständigen Behörden teilen der 

EBA die Einzelheiten aller in Absatz 8 Buchstabe f genannten Vergewisserungen 

mit. 
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(11) Die EBA überwacht die Nutzung der in Absatz 5 festgelegten Übergangsbehandlung 

und legt der Kommission bis zum 31. Dezember 2028 über ihre Erkenntnisse im 

Hinblick auf die Angemessenheit der entsprechenden Risikogewichte einen Bericht 

vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts und unter gebührender Berücksichtigung der 

entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten Standards 

legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Dezember 2031 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 
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(12) Die etwaige Verlängerung einer der in den Absätzen 3, 5 und 9 des vorliegenden 

Artikels sowie in Artikel 495b Absatz 1, Artikel 495c Absatz 1 und Artikel 495d 

Absatz 1 genannten Übergangsbestimmungen ist auf vier Jahre begrenzt und 

durch eine Bewertung zu begründen, die den in den angeführten Artikeln 

genannten gleichwertig ist. 

(13) Abweichend von Artikel 92 Absatz 5 Buchstabe a Ziffer iii oder Buchstabe b 

Ziffer ii und unbeschadet der in Artikel 92 Absatz 3 Unterabsatz 2 festgelegten 

Ausnahmeregelung wenden die Institute für Risikopositionen, deren Risikogewicht 

unter Verwendung des SEC-IRBA oder des internen Bemessungsansatzes im 

Einklang mit Artikel 92 Absatz 4 bestimmt wird, wenn der Teil des Standard-

Gesamtrisikobetrags für das Kreditrisiko, das Verwässerungsrisiko, das 

Gegenparteiausfallrisiko oder das Marktrisiko aus der Handelsbuchtätigkeit unter 

Verwendung des SEC-SA gemäß Artikel 261 oder 262 berechnet wird, bis zum 

31. Dezember 2032 den folgenden Faktor p an: 

a) p = 0,25 für eine Verbriefungsposition, auf die Artikel 262 Anwendung 

findet; 

b) p = 0,5 für eine Verbriefungsposition, auf die Artikel 261 Anwendung 

findet.“ 
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238. Artikel 468 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Vorübergehende Behandlung von zeitwertbilanzierten im sonstigen 

Ergebnis nicht realisierten Gewinnen und Verlusten“ 

b) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Abweichend von Artikel 35 können Institute bis zum 

31. Dezember 2025 (‚Zeitraum der vorübergehenden Behandlung‘) den 

gemäß folgender Formel ermittelten Betrag A von der Berechnung ihrer 

Posten des harten Kernkapitals ausnehmen: 

A = a ‧ f 
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Dabei gilt: 

a = der Betrag der seit dem 31. Dezember 2019 aufgelaufenen nicht realisierten Gewinne 

und Verluste, der in der Bilanz als ‚Veränderungen des Zeitwerts von zeitwertbilanzierten 

Schuldtiteln im sonstigen Ergebnis‘ erfasst wird und Risikopositionen gegenüber 

Zentralstaaten, gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften nach Artikel 115 

Absatz 2 dieser Verordnung und gegenüber öffentlichen Stellen nach Artikel 116 Absatz 4 

dieser Verordnung entspricht, ausgenommen finanzielle Vermögenswerte mit 

beeinträchtigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs der Verordnung (EG) 

Nr. 1126/2008 der Kommission (‚Anhang zu IFRS 9‘), und 

f = der gemäß Absatz 2 auf das jeweilige Berichtsjahr während des Zeitraums der 

vorübergehenden Behandlung anwendbare Faktor. 

(2) Institute wenden bei der Berechnung des in Absatz 1 genannten Betrags A bis zum 

31. Dezember 2025 den Faktor f mit einem Wert von 1 an.“ 
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239. Artikel 493 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) gedeckte Schuldverschreibungen gemäß Artikel 129,“ 

b) Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

„i) 50 % der als außerbilanzielle Posten der Unterklasse 4 eingestuften 

Dokumentenakkreditive und der als außerbilanzielle Posten der 

Unterklasse 3 eingestuften nicht in Anspruch genommenen 

Kreditfazilitäten, die in Anhang I genannt sind und die eine 

Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr haben, sowie mit 

Zustimmung der zuständigen Behörden 80 % der Garantien, die keine 

Kreditgarantien sind und die auf Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 

beruhen und von Kreditgarantiegemeinschaften, die den Status von 

Kreditinstituten besitzen, den ihnen angeschlossenen Kunden geboten 

werden,“ 
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240. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 494d 

Rückkehr zu weniger anspruchsvollen Ansätzen 

Abweichend von Artikel 149 kann ein Institut ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] bis zum … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] in Bezug auf eine oder mehrere der in Artikel 147 Absatz 2 

genannten Risikopositionsklassen zu weniger anspruchsvollen Ansätzen zurückkehren, wenn 

alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Institut bestand bereits am … [einen Tag vor Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] und war zu diesem Zeitpunkt von der für ihn zuständigen 

Behörde ermächtigt, diese Risikopositionsklassen im Rahmen des IRB-Ansatzes zu 

behandeln; 

b) das Institut beantragt während dieses Dreijahreszeitraums nur einmal eine Rückkehr 

zu einem weniger anspruchsvollen Ansatz; 

c) der Antrag auf Rückkehr zu einem weniger anspruchsvollen Ansatz wird nicht mit 

Blick auf Aufsichtsarbitrage gestellt; 
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d) das Institut hat der zuständigen Behörde spätestens sechs Monate vor der 

tatsächlichen Rückkehr zu einem weniger anspruchsvollen Ansatz förmlich 

mitgeteilt, dass es in Bezug auf die betreffenden Risikopositionsklassen zu diesem 

Ansatz zurückkehren möchte; 

e) die zuständige Behörde hat innerhalb von drei Monaten nach Eingang der unter 

Buchstabe d genannten Mitteilung keine Einwände gegen den Antrag des Instituts 

auf eine solche Rückkehr erhoben.“ 

241. Artikel 495 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 495 

Behandlung von Beteiligungsrisikopositionen im Rahmen des IRB-Ansatzes 

(1) Abweichend von Artikel 107 Absatz 1 ▌berechnen Institute, denen die Erlaubnis 

erteilt wurde, bei der Berechnung des risikogewichteten Positionsbetrags von 

Beteiligungsrisikopositionen den IRB-Ansatz anzuwenden, bis zum 

31. Dezember 2029 und unbeschadet des Artikels 495a Absatz 3 den 

risikogewichteten Positionsbetrag jeder Beteiligungsrisikoposition, für die ihnen die 

Erlaubnis zur Anwendung des IRB-Ansatzes erteilt wurde, als den höheren der 

folgenden Werte: 

a) des gemäß Artikel 495a Absätze 1 und 2 berechneten risikogewichteten 

Positionsbetrags; 

b) des gemäß der vor dem … [einen Tag vor dem Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] geltenden Fassung dieser Verordnung berechneten 

risikogewichteten Positionsbetrags. 
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(2) Anstatt die in Absatz 1 festgelegte Behandlung anzuwenden, dürfen Institute, denen 

die Erlaubnis erteilt wurde, bei der Berechnung des risikogewichteten 

Positionsbetrags von Beteiligungsrisikopositionen den IRB-Ansatz anzuwenden, bis 

zum 31. Dezember 2029 jederzeit ▌bei allen ihren Beteiligungsrisikopositionen die 

in Artikel 133 festgelegte Behandlung ▌anwenden. 

Wenden Institute Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes an, so findet 

Artikel 495a Absätze 1 und 2 keine Anwendung. 

Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes gelten die in Artikel 149 festgelegten 

Bedingungen für die Rückkehr zu weniger anspruchsvollen Ansätzen nicht. 

(3) Institute, die die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegte Behandlung 

anwenden, berechnen den erwarteten Verlustbetrag gemäß Artikel 158 Absatz 7, 8 

bzw. 9 in der am … [einen Tag vor Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] 

geltenden Fassung und wenden Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d bzw. Artikel 62 

Buchstabe d in der am … [einen Tag vor Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] geltenden Fassung an, wenn der gemäß Absatz 1 

Buchstabe b des vorliegenden Artikels berechnete risikogewichtete Positionsbetrag 

höher ist als der gemäß Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels berechnete 

risikogewichtete Positionsbetrag. 
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(4) Beantragen Institute die Erlaubnis, bei der Berechnung des risikogewichteten 

Positionsbetrags von Beteiligungsrisikopositionen den IRB-Ansatz anzuwenden, so 

erteilen die zuständigen Behörden eine solche Erlaubnis nicht nach dem 

31. Dezember 2024.“ ▌ 

242. Es werden die folgenden Artikel ▌eingefügt: 

„Artikel 495a 

Übergangsbestimmungen für Beteiligungsrisikopositionen 

(1) Abweichend von der in Artikel 133 Absatz 3 festgelegten Behandlung werden 

Beteiligungsrisikopositionen das am … [einen Tag vor Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] anwendbare Risikogewicht mit einer Obergrenze von 

250 % oder – falls höher – die folgenden Risikogewichte zugewiesen: 

a) 100 % im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025; 

b) 130 % im Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026; 

c) 160 % im Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2027; 

d) 190 % im Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum 31. Dezember 2028; 

e) 220 % im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2029. 
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(2) Abweichend von der in Artikel 133 Absatz 4 festgelegten Behandlung werden 

Beteiligungsrisikopositionen das am … [einen Tag vor Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] anwendbare Risikogewicht oder – falls höher – die 

folgenden Risikogewichte zugewiesen: 

a) 100 % im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025; 

b) 160 % im Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026; 

c) 220 % im Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2027; 

d) 280 % im Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum 31. Dezember 2028; 

e) 340 % im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2029. 
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(3) Abweichend von Artikel 133 dürfen Institute Beteiligungsrisikopositionen, 

einschließlich des Teils der Risikopositionen, die gemäß der am 27. Oktober 2021 

geltenden Fassung von Artikel 471 nicht von den Eigenmitteln abgezogen wurden, 

gegenüber Rechtsträgern, an denen sie am 27. Oktober 2021 sechs 

aufeinanderfolgende Jahre beteiligt waren und auf die sie – gegebenenfalls 

zusammen mit dem Verbund, dem die Institute angehören – maßgeblichen Einfluss 

oder Kontrolle im Sinne der Richtlinie 2013/34/EU oder der gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 1606/2002 für ein Institut geltenden Rechnungslegungsstandards oder 

aufgrund eines ähnlichen Verhältnisses zwischen einer natürlichen oder juristischen 

Person oder einem Verbund von Instituten und einem Unternehmen ausüben oder 

wenn ein Institut in der Lage ist, mindestens ein Mitglied des Leitungsorgans des 

Rechtsträgers zu bestellen, weiterhin das Risikogewicht zuweisen, das am … [einen 

Tag vor Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] anwendbar war. 
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Artikel 495b 

Übergangsbestimmungen für Spezialfinanzierungsrisikopositionen 

(1) Abweichend von Artikel 161 Absatz 4 entsprechen die LGD-Input-Mindestwerten, 

die auf im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelte 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen unter Verwendung eigener Schätzungen der 

LGD anwendbar sind, dem Produkt aus den in Artikel 161 Absatz 4 vorgesehenen 

anwendbaren LGD-Input -Mindestwerten und den folgenden Faktoren: 

a) 50 % im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027; 

b) 80 % im Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum 31. Dezember 2028; 

c) 100 % im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2029. ▌ 
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(2) Die EBA erstellt einen Bericht über die angemessene Kalibrierung der auf 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen im Rahmen des IRB-Ansatzes anwendbaren 

Risikoparameter, einschließlich des Abschlagsparameters, und insbesondere über 

eigene Schätzungen der LDG und der LGD-Input-Mindestwerten für jede 

spezifische Kategorie der in Artikel 147 Absatz 8 genannten 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen. In diesen Bericht nimmt die EBA 

insbesondere Daten über die durchschnittliche Zahl der in der Union verzeichneten 

Ausfälle und realisierten Verluste bei verschiedenen Stichproben von Instituten mit 

unterschiedlichen Geschäfts- und Risikoprofilen auf. Die EBA empfiehlt spezifische 

Kalibrierungen von Risikoparametern, einschließlich des Abschlagsparameters, 

die dem spezifischen und differenzierten Risikoprofil jeder der spezifischen 

Kategorien von Spezialfinanzierungsrisikopositionen Rechnung tragen sollen. 
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Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis zum 

... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] diesen Bericht vor. 

▌ 

Auf der Grundlage dieses Berichts und unter gebührender Berücksichtigung der 

entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten 

Standards legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 

zum 31. Dezember 2027 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 

(3) Abweichend von Artikel 122a Absatz 3 Buchstabe a kann den dort genannten 

Spezialfinanzierungsrisikopositionen, für die keine direkt anwendbare 

Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vorliegt, bis zum 31. Dezember 2032 

ein Risikogewicht von 80 % zugewiesen werden, wenn die in Artikel 501a 

genannte Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko nicht 

angewandt wird und die Qualität der Risikoposition unter Berücksichtigung aller 

folgenden Kriterien als hoch angesehen wird: 

a) der Schuldner kann seinen finanziellen Verpflichtungen auch unter 

erheblichen Stressbedingungen nachkommen, da sämtliche folgenden 

Merkmale gegeben sind: 

i) adäquates Verhältnis zwischen Risikoposition und Wert (Exposure-to-

value); 

ii) konservatives Rückzahlungsprofil der Risikoposition; 
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iii) im Verhältnis angemessene Restlebensdauer der Vermögenswerte zum 

Zeitpunkt der vollständigen Auszahlung der Risikoposition oder 

alternativ Rückgriff auf einen Sicherungsgeber mit hoher Bonität; 

iv) geringes Refinanzierungsrisiko der Risikoposition für den Schuldner 

oder adäquate Minderung des Risikos durch einen im Verhältnis 

angemessenen Restwert des Vermögenswerts oder durch Rückgriff auf 

einen Sicherungsgeber mit hoher Bonität; 

v) der Schuldner unterliegt vertraglichen Beschränkungen in Bezug auf 

seine Tätigkeit und seine Finanzierungsstruktur; 

vi) der Schuldner verwendet Derivate ausschließlich zu Zwecken der 

Risikominderung; 

vii) erhebliche Betriebsrisiken werden angemessen gesteuert; 

b) die vertraglichen Vereinbarungen über die Vermögenswerte bieten den 

Kreditgebern ein hohes Maß an Schutz, einschließlich folgender Merkmale: 

i) die Kreditgeber haben ein rechtlich durchsetzbares Recht ersten 

Ranges an den finanzierten Vermögenswerten und gegebenenfalls an 

den damit generierten Einnahmen; 
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ii) der vertragliche Rahmen sieht Beschränkungen im Hinblick auf die 

Möglichkeit des Schuldners vor, an dem Vermögenswert 

Veränderungen vorzunehmen, die sich negativ auf dessen Wert 

auswirken würden; 

iii) befindet sich der Vermögenswert im Bau, haben die Kreditgeber ein 

rechtlich durchsetzbares Recht ersten Ranges an den 

Vermögenswerten und den zugrundeliegenden Bauverträgen; 

c) die finanzierten Vermögenswerte erfüllen alle folgenden Standards für einen 

soliden und wirksamen Betrieb: 

i) Technologie und Konstruktion des Vermögenswerts sind erprobt; 

ii) alle für den Betrieb der Vermögenswerte erforderlichen 

Genehmigungen und Zulassungen wurden erteilt; 

iii) wenn sich der Vermögenswert im Bau befindet, hat der Schuldner 

angemessene Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, dass das 

Projekt unter Einhaltung der vereinbarten Spezifikationen, der 

vereinbarten Mittelausstattung und des für die Fertigstellung 

vereinbarten Datums fertiggestellt wird, einschließlich wirksamer 

Fertigstellungsgarantien oder der Mitwirkung eines erfahrenen 

Bauherrn und angemessener vertraglicher Bestimmungen in Bezug 

auf einen pauschalierten Schadenersatz; 
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(4) Die EBA erstellt einen Bericht, in dem Folgendes analysiert wird: 

a) die Entwicklung der Tendenzen und Konditionen auf den Märkten für 

Objektfinanzierungen in der Union; 

b) die tatsächliche Risikobehaftung von Risikopositionen des Typs 

Objektfinanzierung über einen gesamten Konjunkturzyklus; 

c) die Auswirkungen der in Artikel 122a Absatz 3 Buchstabe a festgelegten 

Behandlung von Risikopositionen des Typs Objektfinanzierung auf die 

Eigenmittelanforderungen, ohne Berücksichtigung von Artikel 465 Absatz 1; 

d) die Frage, ob es angemessen ist, eine Unterklasse ‚Objektfinanzierung hoher 

Qualität‘ festzulegen und dieser Unterklasse von Risikopositionen eine 

andere aufsichtliche Behandlung zuzuordnen. 

Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis zum 

31. Dezember 2030 diesen Bericht vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts und unter gebührender Berücksichtigung der 

entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten 

Standards legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 

zum 31. Dezember 2031 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 
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Artikel 495c 

Übergangsbestimmungen für Leasingrisikopositionen als Kreditrisikominderungsverfahren 

(1) Abweichend von Artikel 230 entspricht der bei ‚sonstigen Sachsicherheiten‘ 

anwendbare Wert von Hc für die in Artikel 199 Absatz 7 genannten 

Risikopositionen, wenn das Leasingobjekt der Art der Besicherung mit 

Sicherheitsleistung ‚Sonstige Sachsicherheiten‘ entspricht, dem Produkt aus dem in 

Artikel 230 Absatz 2 Tabelle 1 vorgesehenen Wert von Hc für ‚sonstige 

Sachsicherheiten‘ und den folgenden Faktoren: 

a) 50 % im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027; 

b) 80 % im Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum 31. Dezember 2028; 

c) 100 % im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2029. 
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(2) Die EBA erstellt einen Bericht über die angemessene Kalibrierung der 

Risikoparameter für Leasingrisikopositionen im Rahmen des IRB-Ansatzes und der 

Risikogewichte im Rahmen des Standardansatzes und insbesondere über die in 

Artikel 230 vorgesehenen Werte LGDs und Hc. In diesen Bericht nimmt die EBA 

insbesondere Daten über die durchschnittliche Zahl der in der Union verzeichneten 

Ausfälle und realisierten Verluste bei Risikopositionen in Verbindung mit 

verschiedenen Arten von Leasingobjekten und verschiedenen Arten von 

Leasingtätigkeiten erbringenden Instituten auf. 

Die EBA legt diesen Bericht bis zum ... [36 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts und unter gebührender Berücksichtigung der vom 

BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten Standards legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Dezember 2028 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 
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Artikel 495d 

Übergangsbestimmungen für bedingungslos kündbare Zusagen 

(1) Abweichend von Artikel 111 Absatz 2 berechnen Institute den Risikopositionswert 

eines außerbilanziellen Postens in Form einer bedingungslos kündbaren Zusage, 

indem sie den im genannten Artikel vorgesehenen Prozentsatz mit den folgenden 

Faktoren multiplizieren: 

a) 0 % im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2029; 

b) 25 % im Zeitraum vom 1. Januar 2030 bis zum 31. Dezember 2030; 

c) 50 % im Zeitraum vom 1. Januar 2031 bis zum 31. Dezember 2031; 

d) 75 % im Zeitraum vom 1. Januar 2032 bis zum 31. Dezember 2032. 

(2) Die EBA erstellt einen Bericht, in dem bewertet wird, ob die in Absatz 1 Buchstabe a 

genannte Ausnahmeregelung über den 31. Dezember 2032 hinaus verlängert werden 

sollte, und gegebenenfalls genau beschrieben wird, unter welchen Bedingungen dies 

erfolgen sollte. 

Die EBA legt diesen Bericht bis zum 31. Dezember 2028 dem Europäischen Parlament, dem 

Rat und der Kommission vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts und unter gebührender Berücksichtigung der 

entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten Standards und der 

Auswirkungen dieser Standards auf die Finanzstabilität legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2031 gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor. 
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Artikel 495e 

Übergangsbestimmungen für  die ECAI-Bonitätsbeurteilung von Instituten 

Abweichend von Artikel 138 Buchstabe g können die zuständigen Behörden Instituten 

gestatten, bis zum 31. Dezember 2029 weiterhin in Bezug auf ein Institut eine ECAI-

Bonitätsbeurteilung, in der eine implizite staatliche Unterstützung angenommen wird, zu 

verwenden. 

Artikel 495f 

Übergangsbestimmungen für die Anforderungen an die Neubewertung von Immobilien 

Abweichend von Artikel 229 Absatz 1 Buchstaben a bis d dürfen Institute bei vor dem 

1. Januar 2025 gewährten Risikopositionen, die durch Wohn- oder Gewerbeimmobilien 

besichert sind, die Wohn- oder Gewerbeimmobilie weiterhin zu oder unter dem Marktwert 

bzw. in Mitgliedstaaten, deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften strenge Kriterien für 

die Bemessung des Beleihungswerts enthalten, zu oder unter dem Beleihungswert jener 

Immobilie bewerten, bis gemäß Artikel 208 Absatz 3 eine Überprüfung des 

Immobilienwerts erforderlich ist oder bis zum 31. Dezember 2027, je nachdem, welcher 

Zeitpunkt früher liegt. 
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Artikel 495g 

Übergangsbestimmungen für bestimmte öffentliche Garantieregelungen 

Abweichend von Artikel 183 Absatz 1 und Artikel 213 Absatz 1 erfüllt eine Garantie, die bei 

Betrug des Schuldners gekündigt oder bei der in einem solchen Fall der Umfang der 

Kreditabsicherung vermindert werden kann, die in Artikel 183 Absatz 1 Buchstabe d und 

Artikel 213 Absatz 1 Buchstabe c genannten Anforderungen, wenn die Garantie von einer 

in Artikel 214 Absatz 2 Buchstabe a genannten Stelle spätestens bis zum 

31. Dezember 2024 gestellt wurde. 

Artikel 495h 

Übergangsbestimmungen für die Verwendung des alternativen auf einem internen Modell 

für das Marktrisiko beruhenden Ansatzes 

Abweichend von Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe d dürfen Institute bis zum 

1. Januar 2026 den alternativen auf einem internen Modell für das Marktrisiko 

beruhenden Ansatz verwenden, um ihre Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für 

Handelstische, die die in Artikel 325bg festgelegten Bedingungen nicht erfüllen, zu 

berechnen.“ 
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243. Artikel 500 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 erhält Buchstabe b folgende Fassung: 

„b) die Veräußerungen der ausgefallenen Risikopositionen haben 

nach dem 23. November 2016, aber spätestens am 

31. Dezember 2024 stattgefunden;“ 

ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Anpassung gemäß Unterabsatz 1 darf nur bis zum 

31. Dezember 2024 durchgeführt werden, und ihre Auswirkungen 

dürfen so lange spürbar sein, wie die entsprechenden Risikopositionen 

in die eigenen Schätzungen der LGD des Instituts einbezogen werden.“ 
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b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(3) Die Kommission bewertet bis zum 31. Dezember 2026 und danach alle 

zwei Jahre, ob der Umfang der ausgefallenen Risikopositionen in den 

Bilanzen der Institute erheblich zugenommen hat, ob sie eine 

erhebliche Verschlechterung der Qualität der Vermögenswerte der 

Institute erwartet und ob der Entwicklungsgrad der Sekundärmärkte 

für ausgefallene Risikopositionen nicht ausreicht, um eine effiziente 

Veräußerung der ausgefallenen Risikopositionen durch die Institute 

sicherzustellen, wobei sie auch die regulatorischen Entwicklungen im 

Hinblick auf Verbriefungen berücksichtigt. 

Die Kommission überprüft die Angemessenheit der Ausnahmeregelung 

gemäß Absatz 1 und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 

gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor, um die in dem 

vorliegenden Artikel vorgesehene Anpassung erforderlichenfalls zu 

verlängern, wiedereinzuführen oder zu ändern.“ 
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244. Artikel 500a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Abweichend von Artikel 114 Absatz 2 gilt bis zum 31. Dezember 2026 für 

Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken der 

Mitgliedstaaten, wenn diese Risikopositionen auf die Landeswährung eines 

anderen Mitgliedstaats lauten und refinanziert sind, Folgendes: 

a) Bis zum 31. Dezember 2024 entspricht das auf diese Risikopositionswerte 

angewandte Risikogewicht 0 % des diesen Risikopositionen gemäß 

Artikel 114 Absatz 2 zugewiesenen Risikogewichts; 

b) 2025 entspricht das auf diese Risikopositionswerte angewandte 

Risikogewicht 20 % des diesen Risikopositionen gemäß Artikel 114 Absatz 2 

zugewiesenen Risikogewichts; 

c) 2026 entspricht das auf diese Risikopositionswerte angewandte 

Risikogewicht 50 % des diesen Risikopositionen gemäß Artikel 114 Absatz 2 

zugewiesenen Risikogewichts.“ 
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b) Absatz 2 Buchstaben a, b und c erhalten folgende Fassung: 

„a) 100 % des Kernkapitals des Instituts bis zum 31. Dezember 2025; 

b) 75 % des Kernkapitals des Instituts zwischen dem 1. Januar und dem 

31. Dezember 2026; 

c) 50 % des Kernkapitals des Instituts zwischen dem 1. Januar und dem 

31. Dezember 2027.“ 

245. Artikel 500c erhält folgende Fassung: 

„Artikel 500c 

Ausschluss von Überschreitungen aus der Berechnung des Rückvergleichs-

Zuschlagsfaktors angesichts der COVID-19-Pandemie 

Abweichend von Artikel 325bf können die zuständigen Behörden Instituten unter 

außergewöhnlichen Umständen und in Einzelfällen gestatten, die Überschreitungen, die 

bei den Rückvergleichen des Instituts zu hypothetischen oder tatsächlichen Änderungen zu 

verzeichnen waren, von der Berechnung des Zuschlagsfaktors nach Artikel 325bf 

auszuschließen, sofern diese Überschreitungen nicht auf Unzulänglichkeiten des internen 

Modells zurückzuführen sind und sie zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 

31. Dezember 2021 aufgetreten sind.“ 
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246. Artikel 501 Absatz 2 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) wird die Risikoposition gegenüber einem KMU entweder der Risikopositionsklasse 

,Mengengeschäft‘ oder der Risikopositionsklasse ,Risikopositionen gegenüber 

Unternehmen‘ oder der Risikopositionsklasse ,durch Grundpfandrechte auf 

Immobilien besicherte Risikopositionen‘ zugeordnet, wobei jedoch ADC-

Risikopositionen ausgeschlossen sind; 

b) gilt für ein KMU die in Artikel 5 Nummer 9 festgelegte Begriffsbestimmung;“ ▌ 

247. Artikel 501a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Die Risikoposition wird der in Artikel 112 Buchstabe g bzw. einer der in 

Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c Ziffern i, ii oder iii genannten 

Risikopositionsklassen zugeordnet, wobei ausgefallene Risikopositionen 

ausgeschlossen sind;“ ▌ 

b) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) das Refinanzierungsrisiko des Schuldners ist unter Berücksichtigung etwaiger 

Subventionen, Zuschüsse oder Fördermittel, die von einer oder mehreren der in 

Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii aufgeführten Rechtsträger gewährt 

werden, gering oder angemessen gemindert;“ 
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c) Buchstabe o erhält folgende Fassung: 

„o) der Schuldner hat für nach dem 1. Januar 2025 begründete Risikopositionen 

bewertet, ob die finanzierten Vermögenswerte einen positiven Beitrag zu 

einem oder mehreren der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 

festgelegten Umweltschutzzielen leisten und die anderen in dem genannten 

Artikel festgelegten Ziele nicht erheblich beeinträchtigen oder ob die 

finanzierten Vermögenswerte keine der in dem genannten Artikel 

festgelegten Umweltziele erheblich beeinträchtigen.“ 

248. Artikel 501c erhält folgende Fassung: 

„Artikel 501c 

Aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen gegenüber ökologischen ▌oder sozialen 

Faktoren 

(1) Die EBA bewertet nach Konsultation des ESRB auf der Grundlage der verfügbaren Daten 

▌, ob die spezielle aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang mit 

Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die von Auswirkungen ökologischer ▌oder 

sozialer Faktoren betroffen sind, anzupassen ist. Insbesondere bewertet die EBA 

a) die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zuverlässiger und kohärenter ESG-Daten 

für jede gemäß Teil 3 Titel II bestimmte Risikopositionsklasse; 
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b) in Abstimmung mit der EIOPA die Machbarkeit der Einführung einer 

standardisierten Methode zur Ermittlung und Qualifizierung jeder Risikoposition 

der gemäß Teil 3 Titel II bestimmten Risikopositionsklassen auf der Grundlage 

gemeinsamer Grundsätze für die Klassifizierung von ESG-Risiken unter 

Verwendung der Informationen über Indikatoren für Transitionsrisiken und 

physische Risiken, die von den in der Union und – soweit verfügbar – international 

angenommenen Rahmen für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen 

zur Verfügung gestellt werden, der Leitlinien und Schlussfolgerungen aus den von 

der EBA oder den zuständigen Behörden durchgeführten aufsichtlichen 

Stresstests oder Szenarioanalysen zu klimabezogenen Finanzrisiken und, falls die 

ESG-Risiken angemessen berücksichtigt werden, der entsprechenden ESG-

Bewertung des ECAI-Kreditrisikoratings durch eine benannte ECAI; 

c) die tatsächliche Risikobehaftung von Risikopositionen im Zusammenhang mit 

Vermögenswerten und Tätigkeiten, die von Auswirkungen ökologischer ▌oder 

sozialer Faktoren betroffen sind, im Vergleich zur Risikobehaftung anderer 

Risikopositionen und die möglichen zusätzlichen und umfassenderen 

Überarbeitungen des Rahmens, die unter Berücksichtigung der vom BCBS auf 

internationaler Ebene vereinbarten Entwicklungen in Betracht gezogen werden 

sollten; 

d) die potenziellen kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen einer angepassten 

aufsichtlichen Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang mit 

Vermögenswerten und Tätigkeiten, die von Auswirkungen ökologischer ▌oder 

sozialer Faktoren betroffen sind, auf die Finanzstabilität und die Kreditvergabe durch 

Banken in der Union; 
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e) die gezielten Verbesserungen, die innerhalb des derzeitigen aufsichtsrechtlichen 

Rahmens in Betracht gezogen werden könnten. 

(2) Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission innerhalb 

folgender Fristen aufeinanderfolgende Berichte über ihre Erkenntnisse vor: 

a) … [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] für die nach Absatz 1 

Buchstabe e erforderlichen Bewertungen; 

b) 31. Dezember 2024 für die nach Absatz 1 Buchstaben a und b erforderlichen 

Bewertungen; 

c) 31. Dezember 2025 für die nach Absatz 1 Buchstaben c und d erforderlichen 

Bewertungen. 

Auf der Grundlage dieser Berichte der EBA legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat gegebenenfalls bis zum 31. Dezember 2026 einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor.“ 
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249. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 501d 

Übergangsbestimmungen für die aufsichtliche Behandlung von Kryptowerten 

(1) Bis zum 30. Juni 2025 legt die Kommission gegebenenfalls dem Europäischen 

Parlament und dem Rat unter Berücksichtigung der internationalen Standards 

und der Verordnung (EU) 2023/1114 einen Gesetzgebungsvorschlag zur 

Einführung einer speziellen aufsichtlichen Behandlung von Risikopositionen in 

Kryptowerten vor. Dieser Gesetzgebungsvorschlag umfasst Folgendes: 

a) Kriterien für die Zuordnung von Kryptowerten zu verschiedenen Kategorien 

von Kryptowerten auf der Grundlage ihrer Risikomerkmale und der 

Erfüllung spezifischer Bedingungen; 

b) spezifische Eigenmittelanforderungen für alle Risiken, die mit verschiedenen 

Kryptowerten verbunden sind; 

c) eine aggregierte Obergrenze für Risikopositionen gegenüber bestimmten 

Arten von Kryptowerten; 

d) spezifische Anforderungen an die Verschuldungsquote für Risikopositionen 

in Kryptowerten; 

e) spezifische Aufsichtsbefugnisse in Bezug auf die Zuordnung von 

Risikopositionen in Kryptowerten, die Überwachung und die Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen; 

f) spezifische Liquiditätsanforderungen für Risikopositionen in Kryptowerten; 

g) Offenlegungs- und Meldepflichten. 
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(2) Bis zum Geltungsbeginn des in Absatz 1 genannten Gesetzgebungsakts berechnen 

die Institute ihre Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Kryptowerten 

wie folgt: 

a) Risikopositionen in Kryptowerten gegenüber tokenisierten traditionellen 

Vermögenswertenwerden wie Risikopositionen gegenüber den traditionellen 

Vermögenswerten behandelt, die sie repräsentieren; 

b) Risikopositionen gegenüber vermögenswertereferenzierten Token, deren 

Emittenten der Verordnung (EU) 2023/1114 nachkommen und die auf einen 

oder mehrere traditionelle Vermögenswerte Bezug nehmen, wird ein 

Risikogewicht von 250 % zugewiesen; 

c) Risikopositionen in Kryptowerten, die nicht unter die Buchstaben a und b 

fallen, wird ein Risikogewicht von 1 250 % zugewiesen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a werden Risikopositionen in Kryptowerten 

gegenüber tokenisierten traditionellen Vermögenswerten, deren Werte von anderen 

Kryptowerten abhängen, Buchstabe c zugewiesen. 
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(3) Der Wert des Gesamtbestands der Risikopositionen eines Instituts in Kryptowerten, 

die nicht unter Absatz 1 Buchstaben a und b fallen, darf 1 % des Kernkapitals des 

Instituts nicht übersteigen. 

(4) Ein Institut, das die in Absatz 3 festgelegte Obergrenze überschreitet, teilt der 

zuständigen Behörde unverzüglich den Verstoß mit und weist der zuständigen 

Behörde hinreichend nach, dass die Einhaltung zeitnah wiederhergestellt wird. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

technischen Elemente festgelegt werden, die die Institute zur Berechnung ihrer 

Eigenmittelanforderungen gemäß den in Absatz 2 Buchstaben b und c dargelegten 

Ansätzen benötigen, einschließlich der Frage, wie für die Zwecke der Absätze 2 

und 3 der Wert der Risikopositionen zu berechnen ist und die Kauf- und 

Verkaufsrisikopositionen zu aggregieren sind. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

berücksichtigt die EBA die entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und 

international vereinbarten Standards sowie bestehende Zulassungen in der Union 

gemäß der Verordnung (EU) 2023/1114. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der 

in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

(6) Bei der Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in 

Kryptowerten wenden die Institute den in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Abzug nicht an.“ 
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250. Die Artikel 505 und 506 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 505 

Überprüfung von Agrarfinanzierungen 

(1) Bis zum 31. Dezember 2030 erstellt die EBA einen Bericht über die Auswirkungen der 

Anforderungen dieser Verordnung auf Agrarfinanzierungen, der Folgendes einschließt: 

a) die Angemessenheit eines speziellen Risikogewichts für Eigenmittelanforderungen 

für das Kreditrisiko, das gemäß Teil 3 Titel II für Risikopositionen gegenüber 

einem landwirtschaftlichen Unternehmen berechnet wird; 

b) gegebenenfalls aufsichtlich gerechtfertigte Kriterien für die Anwendung eines 

solchen speziellen Risikogewichts, einschließlich landwirtschaftlicher Methoden, 

und die Zuordnung in die Risikopositionsklasse, 

Mengengeschäft‘,,Risikopositionen gegenüber Unternehmen‘ oder der 

Risikopositionsklasse ,durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte 

Risikopositionen‘; 

c) die Angleichung an die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die in der Mitteilung 

der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel „‚Vom Hof auf den Tisch‘ – eine 

Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ 

festgelegt wurde, und die entsprechenden Umweltauswirkungen im Sinne der 

Verordnung (EU) 2020/852, insbesondere an die im Informationsnetz 

landwirtschaftlicher Buchführungen der Union erfassten Indikatoren, die 

Beitragswerte in Bezug auf Folgendes zeigen: 
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i) Nettotreibhausgasemissionen pro Hektar; 

ii) Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln pro Hektar; 

iii) Wirkungsgrad der Mineralstoffe im Boden, einschließlich Kohlenstoff, 

Ammoniak, Phosphat und Stickstoff pro Hektar; 

iv) Wassernutzungseffizienz; 

v) eine Bestätigung der positiven Auswirkungen auf die in den Ziffern i 

bis iv des vorliegenden Buchstabens genannten Indikatoren mit einem 

Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion 

gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments 

und des Rates*. 

(2) Unter Berücksichtigung des in Absatz 1 genannten Berichts der EBA legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor. Diesem Bericht 

wird gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der vorliegenden 

Verordnung beigefügt, um ihre negativen Auswirkungen auf die Agrarfinanzierung 

abzumildern. 

(3) Die EBA erstellt ferner bis zum 31. Dezember 2027 einen Zwischenbericht über die 

Auswirkungen der Anforderungen dieser Verordnung auf Agrarfinanzierungen. 
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Artikel 506 

Kreditrisiko – Kreditversicherungen 

Bis zum 30. Juni 2024 erstattet die EBA der Kommission in enger Zusammenarbeit mit der 

EIOPA Bericht über die Anerkennungsfähigkeit und Verwendung von 

Kreditversicherungsverträgen als Kreditrisikominderungsverfahren, einschließlich 

a) über die Angemessenheit der in Teil 3 Titel II Kapitel 3 und 4 genannten damit 

verbundenen Risikoparameter; 

b) einer Analyse der tatsächlichen und der beobachteten Risikobehaftung von 

Kreditrisikopositionen, wenn eine Kreditversicherung als ein 

Kreditrisikominderungsverfahren anerkannt wurde; 

c) die Angemessenheit der Eigenmittelanforderungen gemäß dieser Verordnung 

angesichts der Ergebnisse der Analysen nach den Buchstaben a und b. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat bis zum 31. Dezember 2024 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor, um 

die auf Kreditversicherungen nach Teil 3 Titel II anwendbare Behandlung zu ändern. ▌ 

___________________________ 

* Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung 

von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 1).“ 
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251. Es werden die folgenden Artikel eingefügt: 

„Artikel 506c 

Kreditrisiko – Wechselwirkungen zwischen Verringerungen des harten Kernkapitals 

und Kreditrisikoparametern 

Bis zum 31. Dezember 2026 erstattet die EBA der Kommission Bericht über die 

Kohärenz zwischen der aktuellen Messung des Kreditrisikos und den einzelnen 

Kreditrisikoparametern sowie über die Behandlung etwaiger Anpassungen für die 

Zwecke der IRB-Shortfall- oder IRB-Excess-Berechnung nach Artikel 159 und über 

deren Kohärenz mit der Ermittlung des Risikopositionswert gemäß Artikel 166 und 

mit der Schätzung der LGD. 

In diesem Bericht wird auf den höchstmöglichen wirtschaftlichen Verlust aufgrund 

eines Ausfalls sowie dessen erreichte Deckung im Hinblick auf Verringerungen des 

harten Kernkapitals eingegangen, wobei alle bilanzierungsbasierten Verringerungen 

des harten Kernkapitals, einschließlich aufgrund erwarteter Kreditverluste oder 

Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, sowie etwaige Abschläge auf erhaltene 

Risikopositionen und ihre Auswirkungen auf regulatorische Abzüge zu 

berücksichtigen sind. ▌ 
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Artikel 506d 

Aufsichtliche Behandlung von Verbriefungen 

(1) Bis zum 31. Dezember 2026 erstattet die EBA der Kommission in enger 

Zusammenarbeit mit der ESMA Bericht über die aufsichtliche Behandlung von 

Verbriefungstransaktionen, wobei zwischen verschiedenen Arten von Verbriefungen, 

einschließlich synthetischer Verbriefungen, zwischen Originatoren und Anlegern sowie 

zwischen STS-Transaktionen und Nicht-STS-Transaktionen unterschieden wird. 

(2) Die EBA überwacht insbesondere die Nutzung der Übergangsregelung gemäß 

Artikel 465 Absatz 13 und bewertet, inwieweit die Anwendung der Eigenmitteluntergrenze 

auf Verbriefungsrisikopositionen sich auf die Kapitalverringerung, die Originatoren bei 

Geschäften erzielen, bei denen eine Übertragung eines signifikanten Risikos anerkannt 

wurde, auswirken würde, die Risikosensitivität übermäßig verringern würde und die 

wirtschaftliche Tragfähigkeit neuer Verbriefungstransaktionen beeinträchtigen würde. Bei 

einer Verringerung der Risikosensitivitäten kann die EBA in Erwägung ziehen, eine 

Rekalibrierung der Nicht-Neutralitätsfaktoren nach unten für Transaktionen 

vorzuschlagen, für die die Übertragung eines signifikanten Risikos anerkannt wurde. Die 

EBA bewertet ferner die Angemessenheit der Nicht-Neutralitätsfaktoren sowohl im 

Rahmen des SEC-SA als auch des SEC-IRBA, wobei sie die historische Kreditentwicklung 

von Verbriefungstransaktionen in der Union und die verringerten Modell- und Agency-

Risiken des Verbriefungsrahmens berücksichtigt. 

(3) Auf der Grundlage des in Absatz 1 genannten Berichts und unter Berücksichtigung 

der entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten Standards 

legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Dezember 2027 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 
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Artikel 506e 

Anerkennung einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung mit Ober- oder Untergrenze 

(1) Die EBA legt der Kommission bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] einen Bericht über Folgendes vor: 

a) die Bedingungen, die Garantien mit Ober- oder Untergrenzen, die auf der 

Ebene eines Risikopositionsportfolios festgelegt werden (im Folgenden 

‚Portfoliogarantien‘), erfüllen müssen, um als Verbriefung gelten zu 

können; 

b) die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 anwendbare aufsichtliche Behandlung 

von Portfoliogarantien, wenn diese nicht als Verbriefung gelten; 

c) die Anwendung der in Teil 3 Titel II Kapitel 5 der vorliegenden Verordnung 

und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten 

Anforderungen auf Portfoliogarantien, wenn diese als Verbriefung gelten; 

d) die Anwendung von Artikel 234 auf einzelne Garantien, die zu einer 

Tranchierung führen. 
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(2) In dem in Absatz 1 genannten Bericht bewertet die EBA insbesondere Folgendes: 

a) Im Zusammenhang mit Absatz 1 Buchstabe a die Bedingungen, unter denen 

Portfoliogarantien zu einem Risikotransfer in Tranchen führen; 

b) im Zusammenhang mit Absatz 1 Buchstabe b 

i) die einschlägigen Kriterien für die Anerkennungsfähigkeit von 

Portfoliogarantien nach Teil 3 Titel II Kapitel 4; 

ii) die Anwendung der in Teil 3 Titel IV Kapitel 4 festgelegten 

Anforderungen; 

c) im Zusammenhang mit Absatz 1 Buchstabe d die Anwendung der in 

Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 und in Teil 3 Titel II Kapitel 5 der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat bis zum 31. Dezember 2027 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. 
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Artikel 506f 

Aufsichtliche Behandlung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 

Die EBA erstattet der Kommission bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] Bericht über die Auswirkungen des neuen Rahmens für 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in Bezug auf Eigenmittelanforderungen für die 

entsprechenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, bei denen es sich naturgemäß um sehr 

kurzfristige Tätigkeiten handelt, mit besonderem Schwerpunkt auf seinen möglichen 

Auswirkungen auf Märkte für öffentliche Schuldtitel im Hinblick auf Market-Making-

Kapazität und -Kosten. 

Die EBA bewertet, ob eine Rekalibrierung der entsprechenden risikogewichteten 

Positionsbeträge im Standardansatz angesichts der entsprechenden Risiken in Bezug auf 

kurzfristige Laufzeiten, insbesondere auf Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr, 

angemessen wäre. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat bis zum 31. Dezember 2027 gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor.“ 
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252. In Artikel 514 wird folgender Absatz angefügt: 

„(2) Auf der Grundlage des in Absatz 1 genannten Berichts der EBA und unter 

gebührender Berücksichtigung der Umsetzung der vom BCBS ausgearbeiteten und 

international vereinbarten Standards in Drittländern legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur 

Änderung der in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 festgelegten Ansätze vor.“ 
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253. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 518c 

Überarbeitung des Rahmens bezüglich der Aufsichtsanforderungen 

Bis zum 31. Dezember 2028 bewertet die Kommission in enger Zusammenarbeit mit der 

EBA und der EZB die Gesamtlage des Bankensystems im Binnenmarkt und erstattet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über die Angemessenheit der Rahmen der 

Union für die Bankenregulierung und -aufsicht. 

In diesem Bericht wird eine Bestandsaufnahme der Reformen im Bankensektor 

vorgenommen, die nach der großen Finanzkrise stattgefunden haben, und bewertet, ob 

damit ein angemessener Einlegerschutz und die Finanzstabilität auf Ebene der 

Mitgliedstaaten, der Bankenunion und der Union gewährleistet werden. 

In diesem Bericht werden auch alle Dimensionen der Bankenunion sowie die Umsetzung 

der Eigenmitteluntergrenze als Teil der Anforderungen in Bezug auf Kapital und Liquidität 

im Allgemeinen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang berücksichtigt die Kommission 

die entsprechenden Erklärungen und Schlussfolgerungen zur Bankenunion des 

Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates gebührend.“ 
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254. Es werden die folgenden Artikel eingefügt: 

„Artikel 519d 

Rahmenwerk für die Mindestabwicklungsstandards für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

(1) In enger Zusammenarbeit mit der ESMA erstattet die EBA der Kommission bis zum … 

[30 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] Bericht darüber, ob es 

angemessen ist, das Rahmenwerk für die Mindestabwicklungsstandards für 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in Unionsrecht umzusetzen, um dem potenziellen Anstieg 

der Verschuldung außerhalb des Bankensektors entgegenzuwirken. 

(2) In dem in Absatz 1 genannten Bericht muss Folgendes berücksichtigt werden: 

a) der Grad der Verschuldung außerhalb des Bankensystems in der Union und die Frage, 

inwieweit das Rahmenwerk für die Mindestabwicklungsstandards diese Verschuldung 

verringern könnte, wenn sie auf einen übermäßig hohen Wert ansteigt; 

b) die Wesentlichkeit der von ▌Instituten in der Union gehaltenen 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die dem Rahmenwerk für die 

Mindestabwicklungsstandards unterliegen, einschließlich einer Aufgliederung jener 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Mindestabwicklungsstandards nicht 

genügen; 
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c) die geschätzten Auswirkungen des Rahmenwerks für die Mindestabwicklungsstandards 

auf ▌Institute in der Union für die beiden vom Rat für Finanzstabilität empfohlenen 

Umsetzungsansätze, nämlich eine Marktregulierung oder eine repressivere 

Eigenmittelanforderung im Rahmen dieser Verordnung, und zwar für ein Szenario, in 

dem ▌Institute in der Union die Abschläge für ihre Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

nicht anpassen, um den Mindestabwicklungsstandards zu genügen, und die geschätzten 

Auswirkungen des Rahmenwerks für die Mindestabwicklungsstandards für ein 

alternatives Szenario, in dem sie diese Abschläge anpassen, um den 

Mindestabwicklungsstandards zu genügen; 

d) die Hauptursachen dieser geschätzten Auswirkungen sowie die möglichen 

unbeabsichtigten Folgen der Einführung des Rahmenwerks für die 

Mindestabwicklungsstandards auf die Funktionsweise der Märkte für 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in der Union; 
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e) den Umsetzungsansatz, der angesichts der unter den Buchstaben a bis d festgelegten 

Erwägungen und mit Blick auf gleiche Wettbewerbsbedingungen im gesamten 

Finanzsektor in der Union am wirksamsten wäre, um die regulatorischen Ziele des 

Rahmenwerks für die Mindestabwicklungsstandards zu erreichen. 

(3) Auf der Grundlage des in Absatz 1 genannten Berichts und unter gebührender 

Berücksichtigung der Empfehlung des Rates für Finanzstabilität zur Umsetzung des 

Rahmenwerks für die Mindestabwicklungsstandards für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

sowie der entsprechenden vom BCBS ausgearbeiteten und international vereinbarten 

Standards legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... 

[42 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor. 
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Artikel 519e 

Operationelles Risiko 

Die EBA erstattet der Kommission bis zum … [42 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] Bericht über Folgendes: 

a) die Nutzung von Versicherungen im Rahmen der Berechnung der 

Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko; 

b) die Frage, ob die Anerkennung von Rückflüssen aus Versicherungen insofern zu 

Aufsichtsarbitrage führen kann, als sie den jährlichen durch operationelle Risiken 

bedingten Verlust verringert, ohne dass auch die tatsächliche Exponiertheit 

gegenüber operationellen Verlusten entsprechend verringert würde; 

c) die Frage, ob die Anerkennung von Rückflüssen aus Versicherungen andere 

Auswirkungen auf die angemessene Deckung wiederkehrender Verluste und 

potenzieller Tail-Verluste hat; 

d) die Verfügbarkeit und die Qualität der Daten, die Institute bei der Berechnung 

ihrer Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko verwenden. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat bis zum … [54 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] 

gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor. ▌ 
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Artikel 519f 

Verhältnismäßigkeit 

Die EBA erstellt einen Bericht, in dem der gesamte Aufsichtsrahmen für kleine und nicht 

komplexe Institute bewertet wird, wobei insbesondere 

a) diese Anforderungen auch in Bezug auf Bankengruppen und spezifische 

Geschäftsmodelle bewertet werden; 

b) die Bedeutung berücksichtigt wird, die kleine und nicht komplexe Institute auf 

Institutsebene und nach Region bei der Aufrechterhaltung der Finanzstabilität 

und der Kreditvergabe in lokalen Gemeinschaften haben. 

Bei der Prüfung von Optionen für Änderungen des Aufsichtsrahmens stützt sich die EBA 

auf den übergeordneten Grundsatz, dass etwaige vereinfachte Anforderungen 

konservativer sein müssen. 

Die EBA legt der Kommission diesen Bericht bis zum 31. Dezember 2027 vor.“ 
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255. Anhang I erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2025. 

Die folgenden Nummern des Artikels 1 der vorliegenden Verordnung gelten jedoch ab dem 

… [▌Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]: 

Nummer 1Buchstabe a Ziffer iv; Nummer 1 Buchstabe b; Nummern 2, 3 und 4; 

Nummer 6 Buchstabe f; Nummer 8 Buchstabe c; Nummer 11 betreffend Artikel 34 

Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 30 Buchstabe d; Nummer 

34 betreffend Artikel 104 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 

35 Buchstabe a; Nummer 37 betreffend Artikel 104c Absatz 4 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013; Nummer 42 betreffend Artikel 111 Absatz 8 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013; Nummer 52 betreffend Artikel 122a Absatz 4 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013; Nummer 53 betreffend Artikel 123 Absatz 1 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 55 betreffend Artikel 124 Absätze 11, 12 

und 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 56 betreffend Artikel 126a 

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummern 57 und 65; Nummer 70 

Buchstabe c betreffend Artikel 143 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Nummer 71 Buchstabe b; Nummer 72 Ziffer i; Nummer 75 Buchstabe d; Nummer 

78 Buchstabe e; Nummer 81; Nummer 98 Buchstabe b; Nummer 102 Buchstabe d; 

Nummer 104 Buchstabe c; Nummer 105 Buchstabe c; Nummer 106 Buchstabe e; 

Nummer 135 Buchstabe c; Nummer 152 Buchstabe b Ziffer ii; Nummer 155 

betreffend Artikel 314 Absätze 9 und 10, Artikel 315 Absatz 3, Artikel 316 Absatz 3, 

Artikel 317 Absätze 9 und 10, Artikel 320 Absatz 3, Artikel 321 Absatz 2 und 

Artikel 323 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 156 Buchstabe 

b; Nummer 159 Buchstabe c betreffend Artikel 325c Absatz 8 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013; Nummer 160 Buchstabe c betreffend Artikel 325j Absatz 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 164 Buchstabe b; Nummer 178 

Buchstabe e; Nummer 180; Nummer 182 Buchstabe d; Nummer 183 Buchstabe c; 

Nummer 184 Buchstabe b Ziffer iii; Nummer 198 Buchstabe c; Nummer 201 
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betreffend Artikel 383a Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Nummer 204; Nummer 205 Buchstabe b Ziffer i; Nummern (214)Buchstabe a und 

Buchstabe c; Nummer 222 und 223; Nummer 229 betreffend Artikel 449a Absatz 3 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummern 232), 235, ▌236 und 238; Nummer 

239 Buchstabe a; Nummer 242 betreffend Artikel 495b Absätze 2 und 4 und 

Artikel 495c Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummern 243, 244, 248 

und 249; Nummer 250 betreffend Artikel 506 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Nummer 251 betreffend Artikel 506e und 506f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Nummern 252, 253 und 254. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin 
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ANHANG 

„ANHANG I 

Einstufung außerbilanzieller Geschäfte 

Unterklasse Posten 

1 a) Kreditderivate und allgemeine Kreditgarantien, darunter Standby-

Akkreditive, die als finanzielle Garantien für Kredite und Wertpapiere dienen, 

und Akzepte, einschließlich Indossamente mit Akzeptcharakter, sowie jegliche 

andere direkte Kreditsubstitute; 

b) Verkäufe und Rückkaufsvereinbarungen sowie Anlagenverkäufe mit 

Rückgriff, wenn das Kreditrisiko beim Institut verbleibt; 

c) vom Institut verliehene Wertpapiere oder vom Institut als Sicherheit 

gestellte Wertpapiere, einschließlich in Fällen, in denen diese aus Repo-

ähnlichen Geschäften resultieren; 

d) Terminkäufe von Vermögenswerten, Einlagentermingeschäfte (forward 

deposits) und teileingezahlte Aktien und Wertpapiere, die Zusagen mit 

gewisser Inanspruchnahme repräsentieren; 

e) außerbilanzielle Posten, die ein Kreditsubstitut darstellen und nicht 

ausdrücklich in einer anderen Kategorie enthalten sind; 

f) sonstige außerbilanzielle Posten mit ähnlichem Risiko, die der EBA 

mitgeteilt wurden. 

2 a) Absicherungsfazilitäten (note issuance facilities, NIF) und Fazilitäten zur 

revolvierenden Platzierung von Geldmarkttiteln (revolving underwriting 

facilities, RUF), unabhängig von der Laufzeit der zugrunde liegenden 

Fazilität; 

b) Erfüllungsbürgschaften, Bietungsbürgschaften, Erfüllungsgarantien und 

Standby-Akkreditive für bestimmte Transaktionen und ähnliche 

transaktionsbezogene Eventualposten, mit Ausnahme der in Unterklasse 4 

genannten außerbilanziellen Posten für die Handelsfinanzierung; 

c) sonstige außerbilanzielle Posten mit ähnlichem Risiko, die der EBA 
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mitgeteilt wurden. 

3 a) die nicht in Anspruch genommenen Beträge der Zusagen, unabhängig von 

der Laufzeit der zugrunde liegenden Fazilität, es sei denn, sie fallen unter 

eine andere Kategorie; 

b) sonstige außerbilanzielle Posten mit ähnlichem Risiko, die der EBA 

mitgeteilt wurden. 

4 a) Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung: 

(i) Erfüllungsgarantien (einschließlich Bietungs- und 

Erfüllungsbürgschaften und damit verbundene Anzahlungs- und 

Einbehaltungsgarantien) und Garantien, die nicht den Charakter von 

Kreditsubstituten haben, 

(ii) unwiderrufliche Standby-Akkreditive (standby letters of credit), die 

nicht den Charakter eines Kreditsubstituts haben; 

(iii) kurzfristige, selbstliquidierende Handelsakkreditive aus dem 

Warenverkehr, insbesondere Dokumentenakkreditive, die durch die 

zugrunde liegende Warenlieferung besichert sind, im Fall eines 

ausstellenden Instituts oder eines bestätigenden Instituts; 

b) sonstige außerbilanzielle Posten mit ähnlichem Risiko, die der EBA 

mitgeteilt wurden. 

5 a) die nicht in Anspruch genommenen Beträge der bedingungslos kündbaren 

Zusagen; 

b) der nicht in Anspruch genommene Betrag aus Kundenkreditlinien, deren 

Bedingungen es dem Institut erlauben, sie unter voller Ausschöpfung der 

gemäß dem Verbraucherschutzrecht und damit verbundenen 

Rechtsvorschriften bestehenden Kündigungsmöglichkeiten zu kündigen; 

c) nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten für Bietungs- und 

Erfüllungsbürgschaften, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos 

widerrufen werden können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung bei 

einem Kreditnehmer automatisch zum Widerruf führt; 

d) sonstige außerbilanzielle Posten mit ähnlichem Risiko, die der EBA 

mitgeteilt wurden.“ 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zu Artikel 1 Nummer 253 der Verordnung (EU) 2024/...  des 

Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Artikel 518c der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 

 

Die Kommission wird eine faire und ausgewogene Bewertung des Stands des 

Bankenbinnenmarkts vornehmen und dabei insbesondere die aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen, einschließlich der Anwendungsebene der Eigenmitteluntergrenze und der 

Bestimmungen über die Befreiung von Kapital- und Liquiditätsanforderungen, 

berücksichtigen. Sie wird dieses Vorhaben auf der Grundlage von Beiträgen der Europäischen 

Bankenaufsichtsbehörde und der Europäischen Zentralbank / des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus durchführen und die interessierten Parteien konsultieren, um 

sicherzustellen, dass die verschiedenen Perspektiven angemessen berücksichtigt werden. Die 

Kommission wird gegebenenfalls auf der Grundlage des Berichts einen 

Gesetzgebungsvorschlag vorlegen. 

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 80/23 

(2021/0342(COD)) einfügen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0364
Sechste Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von 
den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur 
Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 –
2021/0250(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0423),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
(C9-0342/2021) unterbreitet wurde,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 16. Februar 
20221,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 8. Dezember 20212,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

                                                
1 ABl. C 210 vom 25.5.2022, S. 15.
2 ABl. C 152 vom 6.4.2022, S. 89.
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– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß 
Artikel 58 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A9-0150/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0250 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, 
zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 
(EU) 2015/849 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
1 ABl. C 210 vom 25.5.2022, S. 15. 
2 ABl. C 152 vom 6.4.2022, S. 89. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates4 ist das 

wichtigste Rechtsinstrument zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems der Union 

für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Mit der vorgenannten 

Richtlinie wird ein umfassender Rechtsrahmen geschaffen, der durch die Richtlinie 

(EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates5 noch verstärkt wurde, indem 

neu auftretenden Risiken begegnet und die Transparenz beim wirtschaftlichen Eigentum 

erhöht wurde. Ungeachtet der im Rahmen dieses Rechtsrahmens erzielten Fortschritte hat 

die Erfahrung gezeigt, dass die Richtlinie (EU) 2015/849 weiter verbessert werden sollte, 

um Risiken angemessen zu mindern und kriminelle Versuche, das Finanzsystem der Union 

für kriminelle Zwecke zu missbrauchen, wirksam aufzudecken und die Integrität des 

Binnenmarkts zu fördern. 

(2) Seit dem Inkrafttreten der Richtlinie (EU) 2015/849 wurde eine Reihe von Bereichen 

ermittelt, in denen Änderungen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass das 

Finanzsystem der Union ausreichend widerstandsfähig und in der Lage ist, Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. 

                                                 
4 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

5 Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 
zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur 
Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, 
S. 43). 
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(3) Bei der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 wurde festgestellt, dass die Verfahren 

und Konzepte der zuständigen Behörden in der Union deutlich voneinander abweichen und 

es an hinreichend wirksamen Regelungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

mangelt. Daher ist es angebracht, klar formulierte Anforderungen festzulegen, die zu einer 

reibungslosen Zusammenarbeit in der gesamten Union beitragen sollten und es gleichzeitig 

den Mitgliedstaaten ermöglichen, den Besonderheiten ihrer nationalen Systeme Rechnung 

zu tragen. 

(4) Diese neue Richtlinie ist Teil eines umfassenden Pakets, mit dem der Unionsrahmen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestärkt werden soll. 

Zusammen werden die vorliegende Richtlinie und die Verordnungen (EU) 2023/11136, 

(EU) 2024/…7+ und (EU) 2024/…8++ des Europäischen Parlaments und des Rates den 

Rechtsrahmen für die von den Verpflichteten zu erfüllenden Anforderungen für die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und den institutionellen 

Rahmen der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bilden, 

der auch die Einrichtung einer Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung (Authority for anti-money laundering and countering the 

financing of terrorism – im Folgenden „AMLA“) beinhaltet. 

(5) Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden häufig in einem internationalen Kontext 

betrieben. Maßnahmen auf Unionsebene, die die grenzüberschreitende Koordinierung und 

Zusammenarbeit nicht berücksichtigen, hätten nur sehr begrenzte Wirkung. Deshalb 

sollten die von der Union auf diesem Gebiet erlassenen Maßnahmen mit anderen auf 

internationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen vereinbar und mindestens so streng wie 

diese sein. Die Maßnahmen der Union sollten auch weiterhin den Empfehlungen der 

Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF) 

und den Instrumenten anderer internationaler Gremien, die im Kampf gegen Geldwäsche 

                                                 
6 Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers 
bestimmter Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L 150 vom 
9.6.2023, S. 1). 

7 Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung (ABl. L …). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 
Verordnung einfügen und die entsprechenden Angaben in der Fußnote vervollständigen. 

8 Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 
Nr. 1095/2010 (ABl. L …). 

++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 
Verordnung einfügen und die entsprechenden Angaben in der Fußnote vervollständigen. 
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und Terrorismusfinanzierung tätig sind, Rechnung tragen. Um Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung noch wirksamer zu bekämpfen, sollten die einschlägigen 

Rechtsakte der Union gegebenenfalls an die Internationalen Standards der FATF zur 

Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Proliferation vom 

Februar 2012 (im Folgenden „überarbeitete FATF-Empfehlungen“) und die späteren 

Änderungen dieser Standards angepasst werden. 
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(6) Spezifische Bedrohungen, Risiken und Anfälligkeiten, die auf nationaler Ebene in 

bestimmten Wirtschaftssektoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

bestehen, beeinträchtigen die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, zur Integrität und Solidität des 

Finanzsystems der Union beizutragen. Daher ist es angebracht, dass Mitgliedstaaten, die 

solche Sektoren und solche spezifische Risiken ermittelt haben, beschließen können, die 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf 

zusätzliche Sektoren, die nicht unter die Verordnung (EU) 2024/…+ fallen, auszuweiten. 

Um das wirksame Funktionieren des Binnenmarkts und des Systems zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der Union zu wahren, sollte die Kommission mit 

Unterstützung der AMLA bewerten können, ob die von Mitgliedstaaten geplante 

Ausweitung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung auf zusätzliche Sektoren gerechtfertigt ist. Falls das beste 

Interesse der Union in bestimmten Sektoren durch Maßnahmen auf Unionsebene erreicht 

würde, sollte die Kommission den Mitgliedstaat, der beabsichtigt, die Anforderungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf diese Sektoren 

auszuweiten, von ihrer Absicht, auf Unionsebene tätig zu werden, in Kenntnis setzen und 

sollte der betreffende Mitgliedstaat von den geplanten nationalen Maßnahmen absehen, es 

sei denn, mit diesen Maßnahmen soll einem dringenden Risiko begegnet werden. 

(7) Bestimmte Kategorien von Verpflichteten unterliegen Zulassungs- oder regulatorischen 

Anforderungen für die Erbringung ihrer Dienstleistungen, während der Zugang zu dem 

Beruf für andere Kategorien von Wirtschaftsteilnehmern nicht reguliert ist. Ungeachtet 

des Rahmens, der für die Ausübung des Berufs oder der Tätigkeit gilt, fungieren alle 

Verpflichteten als Torwächter (Gatekeeper) des Finanzsystems der Union und müssen 

zur Erfüllung dieser Aufgabe spezifische Fähigkeiten zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung entwickeln. Die Mitgliedstaaten sollten in Erwägung 

ziehen, Personen, die in dem Beruf dieser Unternehmen tätig werden möchten, 

Schulungen anzubieten, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Pflichten zu erfüllen. Die 

Mitgliedstaaten könnten beispielsweise in Erwägung ziehen, Kurse zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in das akademische Angebot im 

Zusammenhang mit diesen Berufen aufzunehmen oder mit Berufsverbänden 

zusammenzuarbeiten, um Berufsanfänger in diesen Berufen zu schulen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(8) Unterliegen Verpflichtete keinen spezifischen Zulassungs- oder 

Registrierungsanforderungen, so sollten die Mitgliedstaaten über Systeme verfügen, die 

es Aufsehern ermöglichen, den Kreis ihrer Aufsichtspopulation mit Sicherheit zu 

kennen, um eine angemessene Beaufsichtigung dieser Verpflichteten sicherzustellen. 

Dies bedeutet nicht, dass die Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung spezifische Registrierungsanforderungen auferlegen müssen, 

wenn dies für die Ermittlung von Verpflichteten nicht erforderlich ist, wie es 

beispielsweise der Fall ist, wenn die Mehrwertsteuerregistrierung die Ermittlung von 

Wirtschaftsteilnehmern ermöglicht, die Tätigkeiten ausüben, welche in den 

Anwendungsbereich der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung fallen. 

(9) Aufseher sollten sicherstellen, dass bei Wechselstuben, Scheckeinlösestellen, 

Dienstleistern für Trusts oder Gesellschaften und Anbietern von Glücksspieldiensten sowie 

bei finanziellen gemischten Holdinggesellschaften diejenigen Personen, die die Geschäfte 

solcher Unternehmen tatsächlich führen, sowie die wirtschaftlichen Eigentümer solcher 

Unternehmen gut beleumundet sind und aufrecht und integer handeln und über das/die 

erforderliche(n) Wissen und Fachkenntnisse verfügen, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. 

Die Kriterien, nach denen bestimmt wird, ob eine Person diese Anforderungen erfüllt, 

sollten zumindest der Notwendigkeit, diese Unternehmen vor Missbrauch zu kriminellen 

Zwecken durch ihre Geschäftsführer oder wirtschaftlichen Eigentümer zu schützen, 

Rechnung tragen. Zur Förderung eines gemeinsamen Ansatzes bei der Überprüfung 

durch Aufseher, ob die Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Eigentümer von 

Verpflichteten diese Anforderungen erfüllen, sollte die AMLA Leitlinien zu den 

Kriterien für die Beurteilung der Begriffe „gut beleumundet“, „aufrecht“ und „integer“ 

sowie zu den Kriterien für die Beurteilung der Begriffe „Wissen“ und „Fachkenntnisse“ 

herausgeben. 
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(10) Um die Eignung von Personen, die bei Verpflichteten eine leitende Funktion ausüben oder 

diese auf andere Weise kontrollieren, bewerten zu können, sollte jeglicher Austausch von 

Informationen über strafrechtliche Verurteilungen im Einklang mit dem 

Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates9 und dem Beschluss 2009/316/JI des Rates10 

durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten Aufseher in der Lage sein, auf alle 

Informationen zuzugreifen, die erforderlich sind, um das Wissen und die 

Fachkenntnisse der Geschäftsleitung sowie ihre(n) guten Leumund, Aufrichtigkeit und 

Integrität sowie denjenigen bzw. diejenige der wirtschaftlichen Eigentümer des 

Verpflichteten zu überprüfen, einschließlich Informationen, die über zuverlässige und 

unabhängige Quellen verfügbar sind. 

(11) Aufenthaltsregelungen für Investoren bergen Risiken und Anfälligkeiten, insbesondere 

in Bezug auf Geldwäsche, Umgehung restriktiver Maßnahmen der Union, Korruption 

und Steuerhinterziehung, die letztlich zu bestimmten Risiken für die Sicherheit der 

Union führen könnten. So können beispielsweise Schwachstellen in der Funktionsweise 

einiger bestimmter Regelungen, einschließlich des Fehlens von 

Risikomanagementverfahren oder einer unzureichenden Umsetzung dieser Verfahren, 

Gelegenheiten für Korruption schaffen, während unzureichende oder uneinheitlich 

angewandte Kontrollen der Herkunft der Gelder und des Vermögens von Antragstellern 

zu höheren Risiken führen können, dass diese Regelungen von Antragstellern für 

kriminelle Zwecke ausgenutzt werden, um mit illegalen Mitteln erlangte Gelder zu 

legimitieren. Um zu vermeiden, dass Risiken, die sich aus der Funktionsweise solcher 

Regelungen ergeben, das Finanzsystem der Union beeinträchtigen, sollten die 

Mitgliedstaaten, deren nationales Recht die Gewährung von Aufenthaltsrechten als 

Gegenleistung für Investitionen jeglicher Art ermöglicht, daher Maßnahmen ergreifen, 

um die damit verbundenen Risiken der Geldwäsche, damit zusammenhängender 

Vortaten und der Terrorismusfinanzierung zu mindern. Solche Maßnahmen sollten ein 

angemessenes Risikomanagementverfahren, einschließlich einer wirksamen 

Überwachung seiner Umsetzung, Kontrollen des Profils der Antragsteller, einschließlich 

der Einholung von Informationen über die Herkunft ihrer Gelder und ihres Vermögens, 

                                                 
9 Beschluss 2009/316/JI des Rates vom 6. April 2009 zur Einrichtung des Europäischen 

Strafregisterinformationssystems (ECRIS) gemäß Artikel 11 des 
Rahmenbeschlusses 2009/315/JI (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 33). 

10 Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die Durchführung und 
den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 23). 
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und den Abgleich von Informationen über Antragsteller mit den Informationen im 

Besitz zuständiger Behörden umfassen. 
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(12) Die Kommission ist in der Lage, bestimmte grenzüberschreitende Bedrohungen, die den 

Binnenmarkt beeinträchtigen und von einzelnen Mitgliedstaaten nicht erkannt und 

wirksam bekämpft werden können, zu untersuchen. Daher sollte sie beauftragt werden, die 

Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten zu 

koordinieren. Um Risiken effizient zu bewerten, müssen die einschlägigen 

Sachverständigen, wie etwa die Expertengruppe für Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und die Vertreter der zentralen Meldestellen, sowie 

gegebenenfalls Vertreter anderer Einrichtungen auf Unionsebene einschließlich der 

AMLA eingebunden werden. Auch nationale Risikobewertungen und Erfahrungen liefern 

dabei wichtige Informationen. Die Bewertung der grenzüberschreitenden Risiken durch die 

Kommission sollte keine Verarbeitung personenbezogener Daten beinhalten. Die Daten 

sollten auf jeden Fall vollständig anonymisiert werden. Die Datenschutzaufsichtsbehörden 

der Union und die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden sollten nur hinzugezogen 

werden, wenn die Bewertung des Risikos der Geldwäsche und der 

Terrorismusbekämpfung sich auf den Schutz von Privatsphäre und Daten natürlicher 

Personen auswirkt. Um größtmögliche Synergien zwischen der Bewertung von Risiken 

auf Unions- und auf nationaler Ebene zu erzielen, sollten sich die Kommission und die 

Mitgliedstaaten um die Anwendung kohärenter Methodiken bemühen. 
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(13) Die Ergebnisse der Risikobewertung auf Unionsebene können den zuständigen Behörden 

und den Verpflichteten bei der Ermittlung, dem Verständnis, der Steuerung und der 

Minderung von Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Risiken der 

Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen helfen. Daher ist es 

wichtig, dass die Ergebnisse der Risikobewertung veröffentlicht werden. 

(14) Die Mitgliedstaaten sind nach wie vor am besten in der Lage, Risiken der Geldwäsche und 

der Terrorismusfinanzierung, die sie unmittelbar betreffen, zu ermitteln, zu bewerten und 

zu verstehen und zu entscheiden, wie diese am besten gemindert werden können. Daher 

sollte jeder Mitgliedstaat geeignete Schritte unternehmen, um ihn betreffende Risiken der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie Risiken der Nichtumsetzung und 

Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen ordnungsgemäß zu ermitteln, zu bewerten und 

zu verstehen und eine kohärente nationale Strategie zur Minderung dieser Risiken 

festzulegen. Diese nationale Risikobewertung sollte ▌eine Beschreibung der 

institutionellen Struktur und der Verfahren des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung des Mitgliedstaats sowie Angaben zu den dafür 

zugewiesenen personellen und finanziellen Ressourcen umfassen, soweit diese 

Informationen verfügbar sind. Um ein kontinuierliches Verständnis von Risiken zu 

erhalten, sollten die Mitgliedstaaten ihre nationale Risikobewertung regelmäßig 

aktualisieren und sollten sie auch durch gezielte Aktualisierungen und Bewertungen 

von mit spezifischen Sektoren, Produkten oder Dienstleistungen verbundenen Risiken 

ergänzen können. 
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(15) Juristische Personen und Rechtsvereinbarungen können Straftätern eine Möglichkeit 

bieten, sich hinter einem Deckmantel der Legitimität zu verstecken, und könnten somit 

dazu missbraucht werden, illegale Erträge zu waschen, sei es im Inland oder 

grenzüberschreitend. Um diese Risiken zu mindern, ist es wichtig, dass die 

Mitgliedstaaten die Risiken verstehen, die mit den juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen verbunden sind, welche sich in ihrem Hoheitsgebiet befinden, sei 

es, weil die Unternehmen dort niedergelassen sind, oder sei es, weil Trustees von 

Express-Trusts oder Personen, die entsprechende Positionen in ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen innehaben, dort niedergelassen oder ansässig sind oder die 

Rechtsvereinbarung von dort aus verwalten. Im Fall von Rechtsvereinbarungen ist es 

angesichts des Rechts des Settlors, das auf die Vereinbarung anwendbare Recht zu 

wählen, auch wichtig, dass die Mitgliedstaaten ein Verständnis der Risiken haben, die 

mit den Rechtsvereinbarungen verbunden sind, welche gemäß ihrem Recht errichtet 

werden können, unabhängig davon, ob ihr Recht sie ausdrücklich regelt oder ob ihre 

Schaffung auf die Vertragsfreiheit der Parteien zurückgeht und von den nationalen 

Gerichten anerkannt wird. 
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(16) Angesichts des integrierten Charakters des internationalen Finanzsystems und der 

Offenheit der Wirtschaft der Union erstrecken sich mit juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen verbundene Risiken über diejenigen im Gebiet der Union hinaus. 

Es ist daher wichtig, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten ein Verständnis der 

Exponiertheit gegenüber Risiken haben, die von ausländischen juristischen Personen 

und ausländischen Rechtsvereinbarungen ausgehen. Eine solche Risikobewertung muss 

sich nicht mit jeder einzelnen ausländischen juristischen Person oder jeder einzelnen 

ausländischen Rechtsvereinbarung befassen, die eine hinreichende Verbindung zur 

Union hat, sei es aufgrund des Erwerbs von Immobilien oder weil aufgrund eines 

öffentlichen Vergabeverfahrens ein Auftrag erteilt wurde oder aufgrund von 

Transaktionen mit Verpflichteten, die ihnen Zugang zum Finanzsystem und zur 

Wirtschaft der Union ermöglichen. Die Risikobewertung sollte die Union und ihre 

Mitgliedstaaten jedoch in die Lage versetzen, zu verstehen, welche Arten ausländischer 

juristischer Personen und ausländischer Rechtsvereinbarungen einen solchen Zugang 

zum Finanzsystem und zur Wirtschaft der Union haben und welche Arten von Risiken 

mit diesem Zugang verbunden sind. 

(17) Die Ergebnisse der Risikobewertungen sollten den Verpflichteten ▌zeitnah ▌zur 

Verfügung gestellt werden, damit diese ihre eigenen Risiken ermitteln, verstehen, steuern 

und mindern können. Diese Ergebnisse können in zusammengefasster Form 

weitergegeben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und sollten keine 

Verschlusssachen oder personenbezogenen Daten enthalten. 
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(18) Um Risiken auf Unionsebene noch besser ermitteln, verstehen, steuern und mindern zu 

können, sollten die Mitgliedstaaten die Ergebnisse ihrer Risikobewertungen den anderen 

Mitgliedstaaten, der Kommission sowie der AMLA zugänglich machen. Verschlusssachen 

oder personenbezogene Daten sollten nicht in diese Übermittlungen aufgenommen 

werden, es sei denn, dies wird als unbedingt notwendig für die Erfüllung von Aufgaben 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erachtet. 

(19) Um die in der nationalen Risikobewertung ermittelten Risiken wirksam zu mindern, 

sollten die Mitgliedstaaten ein kohärentes Vorgehen auf nationaler Ebene sicherstellen, 

indem sie entweder eine Behörde zur Koordinierung der nationalen Reaktion benennen 

oder zu diesem Zweck einen entsprechenden Mechanismus einrichten. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die benannte Behörde oder der eingerichtete 

Mechanismus über ausreichende Befugnisse und Ressourcen verfügt, um diese Aufgabe 

wirksam zu erfüllen und eine angemessene Reaktion auf die ermittelten Risiken 

sicherzustellen. 

(20) Um die Wirksamkeit ihrer Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung überprüfen zu können, sollten die Mitgliedstaaten einschlägige 

Statistiken führen und deren Qualität verbessern. Zur Verbesserung von Qualität und 

Kohärenz der auf Unionsebene erhobenen statistischen Daten sollten die Kommission und 

AMLA die unionsweite Situation im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im Blick behalten und regelmäßige Übersichten veröffentlichen. 
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(21) Die FATF hat Standards für Länder und Gebiete entwickelt, um die Risiken einer etwaigen 

Nichtumsetzung oder Umgehung der gezielten finanziellen Sanktionen im Zusammenhang 

mit Proliferationsfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten und um Maßnahmen zur 

Minderung dieser Risiken zu ergreifen. Diese von der FATF eingeführten neuen Standards 

ersetzen oder untergraben nicht die bestehenden strengen Anforderungen, die die Länder 

zur Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen nach Maßgabe einschlägiger Resolutionen 

des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zur Verhinderung, Bekämpfung und 

Unterbindung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und deren Finanzierung 

verpflichtet. Diese bestehenden Verpflichtungen, die auf Unionsebene durch die 

Beschlüsse 2010/413/GASP11 und (GASP) 2016/84912 des Rates sowie die Verordnungen 

(EU) Nr. 267/201213 und (EU) 2017/150914 des Rates umgesetzt wurden, bleiben für alle 

natürlichen und juristischen Personen in der Union verbindlich. Angesichts der 

spezifischen Risiken der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller 

Sanktionen, denen die Union ausgesetzt ist, ist es angezeigt, die Risikobewertung auf 

alle gezielten finanziellen Sanktionen auszuweiten, die auf Unionsebene erlassen 

werden. Die Risikosensibilität der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung in Bezug auf gezielte finanzielle Sanktionen hebt nicht die 

regelbasierte Verpflichtung auf, die allen natürlichen oderjuristischen Personen in der 

Union obliegt, Gelder oder andere Vermögenswerte einzufrieren und benannten 

Personen oder Einrichtungen nicht zur Verfügung zu stellen. 

                                                 
11 Beschluss 2010/413/GASP des Rates vom 26. Juli 2010 über restriktive Maßnahmen gegen 

Iran und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP (ABl. L 195 vom 
27.7.2010, S. 39). 

12 Beschluss (GASP) 2016/849 des Rates vom 27. Mai 2016 über restriktive Maßnahmen 
gegen die Demokratische Volksrepublik Korea und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2013/183/GASP (ABl. L 141 vom 28.5.2016, S. 79). 

13 Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates vom 23. März 2012 über restriktive Maßnahmen 
gegen Iran und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 961/2010 (ABl. L 88 vom 
24.3.2012, S. 1). 

14 Verordnung (EU) 2017/1509 des Rates vom 30. August 2017 über restriktive Maßnahmen 
gegen die Demokratische Volksrepublik Korea und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 329/2007 (ABl. L 224 vom 31.8.2017, S. 1). 
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(22) Um den Entwicklungen auf internationaler Ebene, insbesondere den überarbeiteten 

FATF-Empfehlungen, Rechnung zu tragen und einen umfassenden Rahmen für die 

Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen sicherzustellen, sollten mit dieser Richtlinie 

Anforderungen eingeführt werden, um Risiken einer Nichtumsetzung oder Umgehung 

gezielter finanzieller Sanktionen ▌auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten zu 

ermitteln, zu verstehen, zu steuern und zu mindern. 

(23) Zentrale Register für Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer (im Folgenden 

„Zentralregister“) sind von entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung des 

Missbrauchs von juristischen Personen und von Rechtsvereinbarungen. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer von 

juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen, Informationen über Nominee-

Vereinbarungen und Informationen über ausländische juristische Personen und 

ausländische Rechtsvereinbarungen in einem Zentralregister gespeichert werden. Um 

sicherzustellen, dass diese Zentralregister leicht zugänglich sind und hochwertige Daten 

enthalten, sollten einheitliche Regeln für die Erhebung und Speicherung dieser 

Informationen durch die Register eingeführt werden. In Zentralregistern gespeicherte 

Informationen sollten in einem leicht nutzbaren und maschinenlesbaren Format 

zugänglich sein. 
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(24) Im Interesse größerer Transparenz zwecks Bekämpfung des Missbrauchs von juristischen 

Personen sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer unter vollständiger Einhaltung des Unionsrechts in einem Zentralregister 

außerhalb der juristischen Person registriert werden. Die Mitgliedstaaten sollten hierfür 

eine zentrale Datenbank, in der Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer gespeichert 

werden, das Handelsregister oder ein anderes Zentralregister verwenden. Die 

Mitgliedstaaten können beschließen, dass die Verpflichteten für die Bereitstellung 

bestimmter Informationen an das Zentralregister verantwortlich sind. Die Mitgliedstaaten 

sollten sicherstellen, dass Informationen den zuständigen Behörden in allen Fällen und den 

Verpflichteten dann, wenn sie Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anwenden, zur 

Verfügung gestellt werden. 

(25) Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern von Express-Trusts und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen sollten dort registriert werden, wo Trustees und Personen, die 

entsprechende Positionen in ähnlichen Rechtsvereinbarungen innehaben, niedergelassen 

oder ansässig sind oder wo die Rechtsvereinbarung verwaltet wird. Zur Gewährleistung 

einer wirksamen Überwachung und Erfassung der Angaben zu den wirtschaftlichen 

Eigentümern von Express-Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen bedarf es zudem 

der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Durch die Vernetzung der Register der 

wirtschaftlichen Eigentümer von Express-Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen in 

den Mitgliedstaaten sollten diese Informationen zur Verfügung gestellt werden und sollte 

gleichzeitig sichergestellt werden, dass eine Mehrfachregistrierung derselben Express-

Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen innerhalb der Union vermieden wird. 
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(26) Der zeitnahe Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer sollte so gestaltet 

werden, dass nicht die Gefahr einer Warnung der betreffenden juristischen Person oder des 

Trustees oder der Person in entsprechender Position besteht. 

(27) Die Richtigkeit der in den Zentralregistern enthaltenen Daten ist von grundlegender 

Bedeutung für alle relevanten Behörden und anderen Personen, denen Zugang zu diesen 

Daten gewährt wird, und eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass auf der Grundlage 

dieser Daten fundierte, rechtmäßige Entscheidungen getroffen werden. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

innerhalb einer angemessenen Frist nach der Übermittlung der Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer und danach regelmäßig überprüfen, ob die übermittelten 

Angaben angemessen, zutreffend und auf dem neuesten Stand sind. Die Mitgliedstaaten 

sollten sicherstellen, dass für Zentralregister zuständige Stellen in der Lage sind, alle 

Informationen anzufordern, die sie zur Überprüfung von Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer und Informationen zu Nominees benötigen, sowie in Situationen, in denen 

es keinen wirtschaftlichen Eigentümer gibt oder in denen die wirtschaftlichen 

Eigentümer nicht ermittelt werden konnten. In diesen Fällen sollte den dem 

Zentralregister bereitgestellten Informationen eine Begründung mit allen einschlägigen 

Belegen beigefügt werden, damit das Zentralregister feststellen kann, ob dies der Fall 

ist. Die Mitgliedstaaten sollten ferner sicherstellen, dass die für die Zentralregister 

zuständigen Stellen über angemessene Instrumente verfügen, um Überprüfungen, 

einschließlich automatisierter Überprüfungen, so durchzuführen, dass Grundrechte 

gewahrt und diskriminierende Ergebnisse vermieden werden. 
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(28) Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten die für das Zentralregister zuständigen Stellen 

mit ausreichenden Befugnissen und Ressourcen ausstatten, um das wirtschaftliche 

Eigentum und die Richtigkeit der ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zu 

überprüfen und jeglichen Verdacht ihrer zentralen Meldestelle mitzuteilen. Diese 

Befugnisse sollten sich auf die Durchführung von Inspektionen in den Betriebsstätten 

der juristischen Personen und der Verpflichteten erstrecken, die als Trustees von 

Express-Trusts oder Personen, die entsprechende Positionen in ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen innehaben, tätig sind, unabhängig davon, ob sie von den für die 

Zentralregister zuständigen Stellen oder von anderen Behörden in deren Namen 

durchgeführt werden. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass angemessene 

Garantien gelten, wenn diese Trustees oder Personen, die eine entsprechende Position in 

einer ähnlichen Rechtsvereinbarung innehaben, zu den rechtsberatenden Berufen 

gehören oder wenn ihre Betriebsstätten oder eingetragenen Niederlassungen mit ihrem 

privaten Wohnsitz zusammenfallen. Diese Befugnisse sollten sich auf Vertreter 

ausländischer juristischer Personen und ausländischer Rechtsvereinbarungen in der 

Union erstrecken, wenn diese juristischen Personen und Vereinbarungen eingetragene 

Niederlassungen oder Vertreter in der Union haben. 

(29) Kommt eine für ein Zentralregister zuständige Stelle bei der Überprüfung der Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer zu dem Schluss, dass diese Angaben Unstimmigkeiten 

oder Fehler aufweisen, oder erfüllen diese Angaben anderweitig nicht die 

Anforderungen, so sollte es der Stelle möglich sein, den Nachweis der Registrierung im 

Zentralregister zurückzuhalten oder auszusetzen, bis die Mängel behoben sind. 
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(30) Für Zentralregister zuständige Stellen sollten ihre Aufgaben frei von ungebührlicher 

Einflussnahme wahrnehmen, einschließlich jeglicher ungebührlicher Einflussnahme 

durch Politik oder Industrie auf die Überprüfung von Informationen, die Verhängung 

von Maßnahmen oder Strafen und die Gewährung des Zugangs für Personen mit einem 

berechtigten Interesse. Zu diesem Zweck sollten die für die Zentralregister zuständigen 

Stellen über Strategien zur Vermeidung und Bewältigung von Interessenkonflikten 

verfügen. 

(31) Für Zentralregister zuständige Stellen sind gut geeignet, um die natürlichen Personen, 

die letztlich Eigentümer von juristischen Personen und Vereinbarungen sind oder diese 

kontrollieren, einschließlich natürlicher Personen, die im Zusammenhang gezielter 

finanzieller Sanktionen benannt wurden, rasch und effizient zu ermitteln. Die zeitnahe 

Aufdeckung von Eigentums- und Kontrollstrukturen trägt dazu bei, die Exponiertheit 

gegenüber Risiken der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller 

Sanktionen besser zu verstehen und Abhilfemaßnahmen zur Verringerung dieser 

Risiken zu ergreifen. Daher ist es wichtig, dass diese für das Zentralregister zuständige 

Stellen verpflichtet werden, die in ihnen gespeicherten Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer mit Benennungen im Zusammenhang mit gezielten finanziellen Sanktionen 

abzugleichen, und zwar sowohl unmittelbar nach einer solchen Benennung als auch 

danach regelmäßig, um festzustellen, ob Änderungen in der Eigentums- oder 

Kontrollstruktur der juristischen Person oder der Rechtsvereinbarung Risiken der 

Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen begünstigen. Die Angabe in den 

Zentralregistern, dass juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen mit Personen 

oder Einrichtungen in Verbindung stehen, die gezielten finanziellen Sanktionen 

unterliegen, sollte zu den Tätigkeiten zuständiger Behörden und der für die Umsetzung 

restriktiver Maßnahmen der Union zuständigen Behörden beitragen. 
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(32) Die Meldung von Unstimmigkeiten zwischen den in den Zentralregistern gespeicherten 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer und den Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer, die den Verpflichteten und gegebenenfalls den zuständigen Behörden zur 

Verfügung stehen, ist ein wirksamer Mechanismus zur Überprüfung der Richtigkeit der 

Angaben. Derartige erkannte Unstimmigkeiten sollten im Einklang mit 

Datenschutzanforderungen rasch gemeldet und gelöst werden. 

(33) Wenn durch die Meldung von Unstimmigkeiten durch zentrale Meldestellen und andere 

zuständige Behörden eine Analyse einer verdächtigen Transaktion oder eine laufende 

Ermittlung gefährdet würde, sollten die zentralen Meldestellen oder anderen zuständigen 

Behörden die Meldung der Unstimmigkeit so lange aufschieben, bis die Gründe dafür, den 

Vorfall nicht zu melden, nicht mehr vorliegen. Außerdem sollten zentrale Meldestellen und 

andere zuständige Behörden Unstimmigkeiten nicht melden, wenn dies gegen nationale 

Rechtsvorschriften über Vertraulichkeit verstoßen würde oder jemand rechtswidrig 

gewarnt würde. 

(34) Um bei der Anwendung des Konzepts des wirtschaftlichen Eigentümers gleiche 

Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, ist es wesentlich, dass für juristische Personen 

und Trustees von Express Trusts sowie Personen, die eine entsprechende Position in einer 

ähnlichen Rechtsvereinbarung innehaben, in der gesamten Union einheitliche Meldekanäle 

und -mittel bestehen können. Zu diesem Zweck sollte bei der Übermittlung von Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer an die einschlägigen zentralen Register ein einheitliches 

Format verwendet werden, das Transparenz und Rechtssicherheit gewährleistet. 
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(35) Um faire Wettbewerbsbedingungen unter den verschiedenen Arten von Rechtsformen zu 

gewährleisten, sollten Trustees ebenfalls verpflichtet sein, Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer zu beschaffen und zu halten und diese Angaben an ein Zentralregister oder 

eine zentrale Datenbank zu übermitteln. 

(36) Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer während eines Zeitraums von mindestens fünf Jahren, nachdem die 

juristische Person aufgelöst wurde oder die Rechtsvereinbarung aufgehört hat, zu 

bestehen, über die zentralen Register und das vernetzte System der Zentralregister 

zugänglich bleiben. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, rechtlich zusätzliche 

Gründe für die Verarbeitung von Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zu anderen 

Zwecken als zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzusehen, 

wenn diese Verarbeitung dem öffentlichen Interesse dient und eine notwendige und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehende 

Maßnahme in einer demokratischen Gesellschaft darstellt. 

(37) Zentrale Meldestellen, andere zuständige Behörden und 

Selbstverwaltungseinrichtungen sollten für Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten 

oder Terrorismusfinanzierung sofortigen, ungefilterten, direkten und freien Zugang zu 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer haben. Verpflichtete sollten bei Erfüllung 

von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden ebenfalls Zugang zu Zentralregistern haben. 

Die Mitgliedstaaten können entscheiden, den Zugang für Verpflichtete von der Zahlung 

einer Gebühr abhängig zu machen. Diese Gebühren sollten jedoch streng auf das Maß 

begrenzt sein, das zur Deckung der Kosten für die Sicherstellung der Qualität der in 

diesen Registern gespeicherten Informationen und für die Bereitstellung der 

Informationen erforderlich ist, und sollten den wirksamen Zugang zu Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer nicht untergraben. 
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(38) Ein direkter, zeitnaher und ungefilterter Zugang nationaler Behörden zu Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer ist ebenfalls von zentraler Bedeutung, um die 

ordnungsgemäße Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Union sicherzustellen, das 

Risiko der Nichtumsetzung und Umgehung restriktiver Maßnahmen der Union zu 

verhindern und Verstöße gegen diese Maßnahmen zu untersuchen. Aus diesen Gründen 

sollten die für die Umsetzung solcher restriktiven Maßnahmen zuständigen Behörden, 

die gemäß den auf der Grundlage des Artikels 215 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) erlassenen einschlägigen Verordnungen des Rates 

ermittelt wurden, direkten und sofortigen Zugang zu den in den vernetzten 

Zentralregistern gespeicherten Informationen haben. 

(39) Es sollte möglich sein, dass Einrichtungen und sonstige Stellen der Union, die im 

Rahmen des Rahmens der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung eine Rolle spielen, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer haben. Dies gilt für die 

Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA), aber auch für das Europäische Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) bei der Durchführung seiner Untersuchungen sowie für 

Europol und Eurojust, wenn sie Untersuchungen nationaler Behörden unterstützen. Als 

Aufsichtsbehörde ist der AMLA bei der Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeiten Zugang zu 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zu gewähren. Um sicherzustellen, dass die 

AMLA die Tätigkeiten zentraler Meldestellen wirksam unterstützen kann, sollte sie auch 

im Rahmen gemeinsamer Analysen auf Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

zugreifen können. 
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(40) Um Eingriffe in das Recht auf Achtung des Privatlebens und auf den Schutz 

personenbezogener Daten zu begrenzen, sollte der Zugang der Öffentlichkeit zu 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer, die in Zentralregistern gespeichert sind, 

vom Nachweis eines berechtigten Interesses abhängig gemacht werden. 

Unterschiedliche Ansätze der Mitgliedstaaten bezüglich der Überprüfung, ob ein solches 

berechtigtes Interesse besteht, können die harmonisierte Umsetzung des Rahmens zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und den präventiven Zweck, 

zu dem ein solcher Zugang der Öffentlichkeit gestattet ist, behindern. Daher ist es 

erforderlich, unter uneingeschränkter Achtung der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) einen Rahmen für die Anerkennung und 

Überprüfung des berechtigten Interesses auf Unionsebene zu schaffen. Besteht ein 

berechtigtes Interesse, so sollte die Öffentlichkeit auf Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen zugreifen können. 

Ein berechtigtes Interesse sollte für bestimmte Kategorien der Öffentlichkeit unterstellt 

werden. Der Zugang auf der Grundlage eines berechtigten Interesses sollte nicht von 

der Rechtsstellung oder der Rechtsform der Person abhängen, die den Zugang 

beantragt. 
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(41) Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler und Investigativjournalisten haben zu 
den Zielen der Union bei der Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden 
Vortaten und Terrorismusfinanzierung beigetragen. Es sollte daher davon ausgegangen 
werden, dass sie ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen 
Eigentümer haben, was für sie von entscheidender Bedeutung ist, damit sie ihre 
Aufgaben wahrnehmen und gegebenenfalls öffentliche Kontrolle ausüben können. Die 
Möglichkeit des Zugangs zu den Zentralregistern sollte weder von dem Medium oder der 
Plattform, über das oder die sie ihre Tätigkeiten ausüben, noch von früheren 
Erfahrungen in diesem Bereich abhängen. Damit diese Kategorien ihre Tätigkeiten 
wirksam ausüben können und Vergeltungsrisiken vermieden werden, sollten sie Zugang 
zu Informationen über juristische Personen und Rechtsvereinbarungen haben, ohne 
eine Verbindung zu diesen juristischen Personen oder Vereinbarungen nachzuweisen. 
Wie gemäß den Datenschutzvorschriften der Union vorgesehen, sollte der Zugang 
wirtschaftlicher Eigentümer zu Informationen über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten die Rechte und Freiheiten anderer, einschließlich des Rechts 
auf Sicherheit der Person, nicht beeinträchtigen. Die Offenlegung gegenüber dem 
wirtschaftlichen Eigentümer, dass Personen, die zu journalistischen Zwecken tätig sind, 
oder zivilgesellschaftliche Organisationen ihre personenbezogenen Daten abgefragt 
haben, birgt die Gefahr, dass die Sicherheit von Journalisten und von Mitgliedern 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die Untersuchungen zu potenziellen kriminellen 
Tätigkeiten durchführen, untergraben wird. Um das Recht auf den Schutz 
personenbezogener Daten mit der Informations- und Meinungsfreiheit für Journalisten 
gemäß Artikel 85 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates15 in Einklang zu bringen und um die Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen 
bei der Verhinderung, Untersuchung und Aufdeckung von Geldwäsche, damit 
zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung gemäß Artikel 23 Absatz 1 
Buchstabe d jener Verordnung sicherzustellen, sollten für das Zentralregister zuständige 
Stellen daher an wirtschaftliche Eigentümer keine Informationen über die Verarbeitung 
ihrer Daten durch diese Kategorien der Öffentlichkeit weitergeben, sondern nur die 
Tatsache, dass Personen, die zu journalistischen Zwecken tätig sind, oder 
zivilgesellschaftliche Organisationen ihre Daten abgefragt haben. 

                                                 
15 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(42) Die Integrität geschäftlicher Transaktionen ist für das korrekte Funktionieren des 

Binnenmarkts und des Finanzsystems der Union entscheidend. Zu diesem Zweck ist es 

wichtig, dass Personen, die mit juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen in der 

Union Geschäfte tätigen möchten, Zugang zu Angaben zu ihrem wirtschaftlichen 

Eigentümer haben, um zu überprüfen, ob ihre potenziellen Geschäftspartner nicht an 

Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung 

beteiligt sind. Es liegen umfassende Beweise dafür vor, dass Straftäter ihre Identität 

hinter Gesellschaftsstrukturen verbergen und indem diejenigen, die Transaktionen mit 

einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung tätigen könnten, in die Lage 

versetzen werden, sich der Identität der wirtschaftlichen Eigentümer bewusst zu werden, 

trägt zur Bekämpfung des Missbrauchs von juristischen Personen oder 

Rechtsvereinbarungen zu kriminellen Zwecken bei. Eine Transaktion ist nicht auf 

Handelstätigkeiten oder die Bereitstellung oder den Kauf von Produkten oder 

Dienstleistungen beschränkt, sondern könnte auch Situationen umfassen, in denen eine 

Person voraussichtlich Geldbeträge im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie 

(EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates16 oder Kryptowerte in die 

juristische Person oder die Rechtsvereinbarung investiert oder die juristische Person 

erwirbt. Daher sollte das Erfordernis des berechtigten Interesses am Zugang zu 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer nicht nur bei Personen, die wirtschaftliche 

oder gewerbliche Tätigkeiten ausüben, als erfüllt betrachtet werden. 

                                                 
16 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 
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(43) Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung sollte anerkannt werden, 

dass Behörden von Drittländern ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer über juristische Personen und Rechtsvereinbarungen der 

Union haben, wenn ein solcher Zugang dieser Behörden im Rahmen spezifischer 

Untersuchungen oder Analysen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Hinblick auf die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich ist. Ebenso 

sollten Unternehmen, die in Drittländern Anforderungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, auf die Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer in den zentralen Unionsregistern zugreifen können, wenn 

sie verpflichtet sind, in Bezug auf in der Union niedergelassene juristische Personen 

und Rechtsvereinbarungen Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden im Einklang mit 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in diesen 

Ländern zu ergreifen. Jeglicher Zugang zu Informationen in den Zentralregistern sollte 

mit dem Unionsrecht über den Schutz personenbezogener Daten und insbesondere mit 

Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 im Einklang stehen. Zu diesem Zweck sollten 

Zentralregister auch in Erwägung ziehen, ob Anträge von außerhalb der Union 

niedergelassenen Personen möglicherweise unter die Bedingungen fallen, unter denen 

eine Ausnahmeregelung nach Artikel 49 jener Verordnung in Anspruch genommen 

werden kann. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union (im Folgenden „Gerichtshof“) ist die Bekämpfung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung ein Ziel von allgemeinem 

öffentlichem Interesse und die Ziele der öffentlichen Sicherheit sind damit verbunden. 

Um die Integrität von Untersuchungen und Analysen von zentralen Meldestellen in 

Drittländern und von Strafverfolgungs- und Justizbehörden zu wahren, sollten 

Zentralregister davon absehen, den wirtschaftlichen Eigentümern jegliche Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten durch diese Behörden offenzulegen, soweit diese 

Offenlegung die Untersuchungen und Analysen dieser Behörden beeinträchtigen würde. 

Um die Rechte betroffener Personen zu wahren, sollten die Zentralregister jedoch nur 

davon absehen, diese Informationen offenzulegen, bis diese Offenlegung eine 

Untersuchung oder Analyse nicht mehr gefährden würde. Diese Frist sollte auf einen 

Zeitraum von höchstens fünf Jahren festgesetzt werden und sollte nur auf begründeten 

Antrag der Behörde des Drittlands verlängert werden. 
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(44) Um eine Zugangsregelung sicherzustellen, die hinreichend flexibel ist und an neu 

auftretende Umstände angepasst werden kann, sollten die Mitgliedstaaten in der Lage 

sein, jeglicher Person, die ein berechtigtes Interesse in Verbindung mit der 

Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten 

und Terrorismusfinanzierung nachweisen kann, im Einzelfall Zugang zu Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer zu gewähren. Die Mitgliedstaaten sollten Informationen 

über Fälle von berechtigtem Interesse erheben, die über die in dieser Richtlinie 

festgelegten Kategorien hinausgehen, und sie der Kommission mitteilen. 

(45) Straftäter können juristische Personen zu jedem Zeitpunkt missbrauchen. Bestimmte 

Phasen im Lebenszyklus von juristischen Personen sind jedoch mit höheren Risiken 

verbunden, beispielsweise in der Phase der Unternehmensgründung oder bei 

Änderungen in der Unternehmensstruktur, wie etwa Umwandlung, Verschmelzung oder 

Spaltung, die es Straftätern ermöglichen, Kontrolle über die juristische Person zu 

erlangen. Der Unionsrahmen sieht eine Aufsicht durch Behörden über diese Phasen des 

Bestehens einer juristischen Person gemäß der Richtlinie (EU) 2017/1132 des 

Europäischen Parlaments und des Rates17 vor. Damit diese Behörden ihre Tätigkeiten 

wirksam ausüben und zur Verhinderung des Missbrauchs von juristischen Personen zu 

kriminellen Zwecken beitragen können, sollten sie Zugang zu den in den vernetzten 

Zentralregistern enthaltenen Informationen haben. 

                                                 
17 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 

über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46). 
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(46) Um die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben sicherzustellen, die in 

der Rechnungslegung enthalten sind, welche der Kommission im Rahmen der 

Finanzierungsprogramme der Union vorgelegt wird, müssen Programmbehörden 

Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern der Empfänger von Unionsmitteln 

erheben und in ihren Verwaltungs- und Kontrollsystemen speichern. Daher muss 

sichergestellt werden, dass Programmbehörden in Mitgliedstaaten Zugang zu in den 

vernetzten Zentralregistern gespeicherten Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

haben, um ihren Pflichten zur Verhinderung, Aufdeckung, Berichtigung und Meldung 

von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 

des Europäischen Parlaments und des Rates18 nachzukommen. 

(47) Zum Schutz der finanziellen Interessen der Union sollten die Behörden der 

Mitgliedstaaten, die die Aufbau- und Resilienzfazilität gemäß der Verordnung 

(EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates19 umsetzen, Zugang zu den 

vernetzten Zentralregistern haben, um die gemäß jener Verordnung erforderlichen 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer über den Empfänger von Unionsmitteln oder 

Auftragnehmer zu erheben. 

                                                 
18 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den 
Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das 
Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik 
(ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

19 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 
18.2.2021, S. 17). 
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(48) Korruption bei der Vergabe öffentlicher Aufträge schadet dem öffentlichen Interesse, 

untergräbt das Vertrauen der Öffentlichkeit und wirkt sich negativ auf das Leben der 

Bürger aus. Angesichts der Anfälligkeit von Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge für Korruption, Betrug und andere Vortaten sollten nationale Behörden mit 

Zuständigkeiten für Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge die Zentralregister 

abfragen können, um die Identität der natürlichen Personen festzustellen, die letztlich 

Eigentümer der Bieter sind oder diese kontrollieren, und Fälle zu ermitteln, in denen ein 

Risiko besteht, dass Straftäter an dem Vergabeverfahren beteiligt sein könnten. Der 

zeitnahe Zugang zu Informationen im Zentralregister ist von zentraler Bedeutung, um 

sicherzustellen, dass Behörden, die mit Verfahren zur Vergabe öffentlicher Verträge 

betraut sind, ihre Aufgaben wirksam erfüllen können, unter anderem durch die 

Aufdeckung von Korruptionsfällen in diesen Verfahren. Der Begriff „Behörde“ im 

Zusammenhang mit Vergabeverfahren sollte den Begriff „öffentlicher Auftraggeber“ in 

Rechtsakten der Union über öffentlichen Vergabeverfahren für Güter und 

Dienstleistungen oder Konzessionen sowie jede von den Mitgliedstaaten zur 

Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 

benannte Behörde umfassen, die keine zuständige Behörde für Zwecke der Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist. 
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(49) Produkte wie etwa das Kunden-Screening, die von Drittanbietern angeboten werden, 

unterstützen Verpflichtete bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden. 

Solche Produkte geben ihnen einen ganzheitlichen Überblick über den Kunden, der es 

ihnen ermöglicht, fundierte Entscheidungen über ihre Risikoeinstufung, anzuwendende 

Abhilfemaßnahmen und mögliche Verdachtsmomente hinsichtlich der Tätigkeiten der 

Kunden zu treffen. Diese Produkte tragen auch zur Arbeit zuständiger Behörden bei der 

Analyse verdächtiger Transaktionen und bei Untersuchungen potenzieller Fälle von 

Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten sowie Terrorismusfinanzierung bei, 

indem sie Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer durch andere technische 

Lösungen ergänzen, die es zuständigen Behörden ermöglichen, einen breiteren 

Überblick über komplexe kriminelle Machenschaften zu erhalten, auch durch die 

Lokalisierung der Täter. Sie spielen daher eine entscheidende Rolle bei der Verfolgung 

der immer komplexeren und schnelleren Bewegungen, die Geldwäschesysteme 

kennzeichnen. Aufgrund ihrer etablierten Funktion in der 

Rechtsbefolgungsinfrastruktur ist es angemessen, davon auszugehen, dass die Anbieter 

solcher Produkte ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Informationen in den 

Zentralregistern haben, sofern die aus dem Register erlangten Daten nur Verpflichteten 

und zuständigen Behörden in der Union zur Wahrnehmung von Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung angeboten werden. 
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(50) Um unterschiedliche Ansätze bei der Umsetzung des Konzepts des berechtigten 

Interesses am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zu vermeiden, 

sollten die Verfahren für die Anerkennung eines solchen berechtigten Interesses 

harmonisiert werden. Dies sollte gemeinsame Vorlagen für die Anwendung und 

Anerkennung berechtigter Interessen umfassen, was die gegenseitige Anerkennung von 

Zentralregistern in der gesamten Union erleichtern würde. Zu diesem Zweck sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung harmonisierter Vorlagen und 

Verfahren übertragen werden. 

(51) Um sicherzustellen, dass die Verfahren für die Gewährung des Zugangs für diejenigen 

mit einem zuvor überprüften berechtigten Interesse nicht übermäßig aufwendig sind, 

kann der Zugang auf der Grundlage vereinfachter Verfahren erneuert werden, mit 

denen die für das Zentralregister zuständige Stelle sicherstellt, dass die zuvor für 

Überprüfungszwecke eingeholten Informationen korrekt und relevant sind, und 

erforderlichenfalls aktualisiert werden. 
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(52) Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Sicherstellung eines 

verhältnismäßigen und ausgewogenen Ansatzes und zur Wahrung des Rechts auf Achtung 

des Privatlebens und auf den Schutz personenbezogener Daten ▌Ausnahmen von der 

Pflicht zur Offenlegung personenbezogener Angaben zum wirtschaftlicher Eigentümer in 

den Zentralregistern und von der Zugriffsmöglichkeit auf solche Angaben für 

außergewöhnliche Fälle vorsehen, in denen der wirtschaftliche Eigentümer durch die 

Angaben einem unverhältnismäßigen Risiko von Betrug, Entführung, Erpressung, 

Schutzgelderpressung, Schikane, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt würde. Die 

Mitgliedstaaten sollten auch die Möglichkeit haben, eine Online-Registrierung zur 

Ermittlung aller Personen, die Informationen aus dem Zentralregister anfordern, sowie die 

Zahlung einer Gebühr für den Zugang zu den im Register enthaltenen Informationen 

seitens Personen mit einem berechtigten Interesse zu verlangen. Diese Gebühren sollten 

jedoch streng auf das Maß begrenzt sein, das zur Deckung der Kosten für die 

Sicherstellung der Qualität der in den Zentralregistern gespeicherten Informationen 

und für die Bereitstellung der Informationen erforderlich ist, und sollten den wirksamen 

Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer nicht untergraben. 
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(53) Die Ermittlung von Antragstellern ist erforderlich, um sicherzustellen, dass nur 

Personen mit einem berechtigten Interesse Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer haben. Dieses Ermittlungsverfahren sollte jedoch so durchgeführt werden, 

dass es nicht zu einer Diskriminierung führt, auch nicht aufgrund des Wohnsitzlands 

oder der Staatsangehörigkeit der Antragsteller. Zu diesem Zweck sollten die 

Mitgliedstaaten ausreichende Ermittlungsmechanismen, einschließlich elektronischer 

Ermittlungssysteme im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates20 aber nicht darauf begrenzt, und einschlägige qualifizierte 

Vertrauensdienste vorsehen, damit Personen mit einem berechtigten Interesse 

tatsächlich auf Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zugreifen können. 

(54) Mit der Richtlinie (EU) 2018/843 wurde dafür gesorgt, dass die Zentralregister der 

Mitgliedstaaten, in denen Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer gespeichert sind, über 

die mit der Richtlinie (EU) 2017/1132 eingerichtete zentrale Europäische Plattform 

vernetzt wurden. Die Vernetzung hat sich als wesentlich für einen wirksamen 

grenzüberschreitenden Zugang zu den Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer durch 

zuständige Behörden, Verpflichtete und Personen mit einem berechtigten Interesse 

erwiesen. Es wird eine kontinuierliche Entwicklung erforderlich sein, um die 

weiterentwickelten regulatorischen Anforderungen vor der Umsetzung der vorliegenden 

Richtlinie umzusetzen. Daher sollte Arbeit an der Vernetzung unter Einbeziehung der 

Mitgliedstaaten in das Funktionieren des gesamten Systems fortgesetzt werden, was durch 

einen regelmäßigen Dialog zwischen der Kommission und den Vertretern der 

Mitgliedstaaten über Fragen zum Betrieb des Systems und seine künftige Entwicklung 

sichergestellt werden sollte. 

                                                 
20 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 73). 
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(55) Durch die Vernetzung der Zentralregister der Mitgliedstaaten sollte der nationale und der 

grenzüberschreitende Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer von 

Rechtsvereinbarungen, die in den Zentralregistern der einzelnen Mitgliedstaaten enthalten 

sind, gewährt werden, wobei die Entscheidung auf der Grundlage des Konzepts des 

„berechtigten Interesses“ erfolgt und in den Händen der für das betreffende Zentralregister 

zuständigen Stelle des betreffenden Mitgliedstaats liegt. Um sicherzustellen, dass 

Entscheidungen zur Beschränkung des Zugangs zu Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer überprüft werden können, sollten Verfahren eingerichtet werden, damit gegen 

solche Entscheidungen Beschwerde eingelegt werden kann. Damit die Registrierung und 

der Informationsaustausch auf kohärente und effiziente Weise erfolgen können, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die für das Zentralregister in ihrem Mitgliedstaat 

zuständige Stelle mit den entsprechenden Stellen in anderen Mitgliedstaaten 

zusammenarbeitet, einschließlich des Austauschs von Informationen über Trusts oder 

ähnliche Rechtsvereinbarungen, die dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegen und in 

einem anderen Mitgliedstaat verwaltet werden oder deren Trustees in einem anderen 

Mitgliedstaat niedergelassen oder ansässig ist. 

(56) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie gilt die 

Verordnung (EU) 2016/679. Natürliche Personen, deren personenbezogene Daten aufgrund 

ihrer Eigenschaft als wirtschaftlicher Eigentümer in zentralen Registern gespeichert sind, 

sollten über die geltenden Datenschutzvorschriften informiert werden. Ferner sollten nur 

solche personenbezogenen Daten verfügbar gemacht werden, die auf dem neuesten Stand 

sind und sich auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer beziehen; die 

wirtschaftlichen Eigentümer sollten über ihre Rechte nach dem Unionsrechtsrahmen für 

den Datenschutz und die für die Ausübung dieser Rechte geltenden Verfahren belehrt 

werden. ▌ 
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(57) Verzögerungen beim Zugang zentraler Meldestellen und anderer zuständiger Behörden zu 

Informationen über die Identität von Inhabern von Bank- und Zahlungskonten, 

Depotkonten, Kryptowertekonten und Schließfächern behindern die Aufdeckung von mit 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang stehenden Geldtransfers. 

▌Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, dass in allen Mitgliedstaaten zentrale 

automatisierte Mechanismen wie z. B. ein Register oder ein Datenabrufsystem eingerichtet 

werden, um über ein wirksames Mittel zu verfügen, das einen zeitnahen Zugang zu 

Informationen über die Identität der Inhaber von Bank- und Zahlungskonten, Depotkonten, 

Kryptowertekonten und Schließfächern sowie über die Identität der bevollmächtigten 

Inhaber und der wirtschaftlichen Eigentümer ermöglicht. Diese Informationen sollten die 

historischen Informationen über geschlossene Kundenkonten, Bank- und 

Zahlungskonten - einschließlich virtueller internationaler Kontonummern (im 

Folgenden „virtuelle IBAN“) -, Depotkonten, Kryptowertekonten und Schließfächer 

enthalten. Bei Anwendung der Vorschriften über den Zugang ist es angebracht, auf bereits 

bestehende Mechanismen zurückzugreifen, sofern die nationalen zentralen Meldestellen 

sofort und ungefiltert auf die von ihnen angefragten Daten zugreifen können. Die 

Mitgliedstaaten sollten in Erwägung ziehen, in solche Mechanismen weitere 

Informationen, die als notwendig und verhältnismäßig erachtet werden, einzuspeisen, um 

eine wirksamere Eindämmung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung zu erreichen. Bei solchen 

Anfragen und bei Anforderungen zugehöriger Informationen sollten zentrale Meldestellen, 

die AMLA im Zusammenhang mit gemeinsamen Analysen und Aufsichtsbehörden 

▌sicherstellen, dass vollständige Vertraulichkeit gegeben ist. 
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(58) Virtuelle IBAN sind virtuelle Nummern, die von Kredit- und Finanzinstituten vergeben 

werden und die Umleitung von Zahlungen auf physische Bank- oder Zahlungskonten 

ermöglichen. Zwar können virtuelle IBANs von Unternehmen zu legitimen Zwecken 

verwendet werden, beispielsweise zur Rationalisierung des Prozesses der Erfassung und 

Übermittlung von Zahlungen über Grenzen hinweg, doch sind sie sind auch mit 

erhöhten Risiken der Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung verbunden, da sie dazu verwendet werden können, die 

Identität des Kontoinhabers zu verschleiern, was es zentralen Meldestellen erschwert, 

den Finanzstrom zu verfolgen, den Standort des Kontos zu ermitteln und die 

erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der Sperrung oder Überwachung des Kontos, 

zu verhängen. Um diese Risiken zu mindern und die Verfolgung und Aufdeckung 

illegaler Finanzströme durch zentrale Meldestellen zu erleichtern, sollten die zentralen 

automatisierten Mechanismen Informationen über virtuelle IBANs enthalten, die mit 

einem Bank- oder Zahlungskonto verbunden sind. 

www.parlament.gv.at



 

 37 

(59) Zur Wahrung der Privatsphäre und zum Schutz personenbezogener Daten sollten die für 

Ermittlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

erforderlichen Mindestdaten in zentralen automatisierten Mechanismen für Bank- oder 

Zahlungskonten, Depotkonten und Kryptowertekonten aufbewahrt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, festzulegen, bei welchen zusätzlichen 

Daten die Erfassung sinnvoll und verhältnismäßig ist. Bei der Umsetzung der 

Bestimmungen über diese Mechanismen sollten die Mitgliedstaaten Speicherzeiträume 

festlegen, die den Zeiträumen der Speicherung der im Rahmen der Anwendung der 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden erhaltenen Dokumentation und Information 

entsprechen. Die Mitgliedstaaten sollten ▌die Möglichkeit haben, die Speicherzeiträume 

ausnahmsweise zu verlängern, sofern gute Gründe vorliegen. Die Dauer dieser weiteren 

Speicherung sollte einen Zeitraum von zusätzlichen fünf Jahren nicht überschreiten. 

Nationale Rechtsvorschriften zur Festlegung sonstiger Anforderungen an die 

Datenspeicherung, auf deren Grundlage Einzelfallentscheidungen möglich sind, um Straf- 

oder Verwaltungsverfahren zu erleichtern, sollten davon unberührt bleiben. Der Zugang zu 

diesen Mechanismen sollte nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ gewährt 

werden. 
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(60) Die Vernetzung der zentralen automatisierten Mechanismen der Mitgliedstaaten würde es 

den nationalen zentralen Meldestellen ermöglichen, rasch grenzüberschreitende 

Informationen über die Identität der Inhaber von Bank- und Zahlungskonten, 

Depotkonten und Kryptowertekonten und von Schließfächern in anderen Mitgliedstaaten 

zu erhalten, sodass sie Finanzanalysen effizienter durchführen und besser mit den 

entsprechenden Stellen aus anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten könnten. Ein 

direkter grenzüberschreitender Zugang zu Informationen über Bank- und Zahlungskonten, 

Depotkonten, Kryptowertekonten und über Schließfächer würde es ▌zentralen 

Meldestellen ermöglichen, Finanzanalysen innerhalb einer ausreichend kurzen Frist zu 

erstellen, um Gelder, die über verschiedene Konten geleitet werden, auch unter 

Verwendung virtueller IBANs, zu verfolgen, potenzielle Fälle von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung aufzudecken und eine rasche Strafverfolgung zu gewährleisten. 

Die AMLA sollte auch direkten Zugang zu den vernetzten zentralen automatisierten 

Mechanismen erhalten, um zentrale Meldestellen im Rahmen gemeinsamer Analysen 

operativ zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass der direkte 

Zugang zu den vernetzten zentralen automatisierten Mechanismen auch auf 

Aufsichtsbehörden erweitert wird, um diesen die wirksame Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben zu ermöglichen. 
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(61) Um das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf Privatsphäre zu 

wahren und die Auswirkungen des grenzüberschreitenden Zugangs zu den in den 

nationalen zentralen automatisierten Mechanismen enthaltenen Informationen zu 

begrenzen, würde der Umfang der Informationen, die über das System zur Vernetzung von 

Bankkontenregistern abgerufen werden können, im Einklang mit dem Grundsatz der 

Datenminimierung auf das Mindestmaß beschränkt, das erforderlich ist, um die Ermittlung 

natürlicher oder juristischer Personen, die Bank- oder Zahlungskonten, Depotkonten, 

Kryptowertekonten und Schließfächer innehaben oder kontrollieren, zu ermöglichen. Der 

sofortige, ungefilterte Zugang zum System zur Vernetzung von Bankkontenregistern sollte 

▌zentralen Meldestellen und der AMLA sowie Aufsichtsbehörden gewährt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass das Personal der zentralen Meldestellen in 

Fragen der Vertraulichkeit und des Datenschutzes mit hohem professionellem Standard 

arbeitet, in Bezug auf seine Integrität hohen Maßstäben genügt und entsprechend 

qualifiziert ist. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten technische und organisatorische 

Maßnahmen ergreifen, die die Sicherheit der Daten nach strengen technologischen 

Standards gewährleisten. 

(62) Die Vernetzung der zentralen automatisierten Mechanismen der Mitgliedstaaten 

(Zentralregister oder zentrale elektronische Datenabrufsysteme), die Informationen über 

Bank- und Zahlungskonten, Depotkonten, Kryptowertekonten sowie über Schließfächer 

enthalten, über das System zur Vernetzung von Bankkontenregistern erfordert die 

Koordinierung nationaler Systeme mit unterschiedlichen technischen Merkmalen. Deshalb 

sollten technische Maßnahmen und Spezifikationen entwickelt werden, die den 

Unterschieden zwischen den nationalen zentralen automatisierten Mechanismen Rechnung 

tragen. 
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(63) Immobilien sind für Straftäter ein attraktives Mittel, um die Erträge aus ihren illegalen 

Tätigkeiten zu waschen, da durch sie die tatsächliche Herkunft der Gelder und die Identität 

des wirtschaftlichen Eigentümers verschleiert werden können. Für die Aufdeckung von 

Geldwäschesystemen und für das Einfrieren und die Einziehung von Vermögenswerten 

sowie für verwaltungsrechtliche Einfriermaßnahmen zur Umsetzung gezielter 

finanzieller Sanktionen ist es wichtig, dass die zentralen Meldestellen und andere 

zuständige Behörden Immobilien sowie natürliche ▌Personen, juristische Personen und 

Rechtsvereinbarungen, die Immobilien besitzen, ordnungsgemäß und zeitnah ermitteln 

können. Daher ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten den zentralen Meldestellen und 

anderen zuständigen Behörden sofortigen und direkten Zugang zu Informationen 

gewähren, die die ordnungsgemäße Durchführung von Analysen und Ermittlungen in 

potenziellen Kriminalfällen im Zusammenhang mit Immobilien ▌ermöglichen ▌. Um 

einen wirksamen Zugang zu erleichtern, sollten diese Informationen kostenlos über eine 

zentrale Zugangsstelle, auf digitalem Weg und nach Möglichkeit in maschinenlesbarem 

Format bereitgestellt werden. Die Informationen sollten historische Informationen, 

einschließlich der Historie des Eigentums an Immobilien, die Preise, zu denen die 

Immobilie in der Vergangenheit erworben wurde, und damit verbundene Belastungen 

über einen festgelegten Zeitraum in der Vergangenheit umfassen, damit zentrale 

Meldestellen und andere zuständige Behörden in diesem Mitgliedstaat verdächtige 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen, einschließlich 

Grundstücken, die auf Geldwäsche oder andere Arten von Kriminalität hindeuten 

könnten, analysieren und ermitteln können. Solche historischen Informationen 

betreffen Arten von Informationen, die bereits bei der Durchführung von Grundstücks- 

oder Immobilientransaktionen erhoben wurden. Den betroffenen Personen werden 

somit keine neuen Verpflichtungen auferlegt, sodass die berechtigten Erwartungen der 

Betroffenen gebührend geachtet werden. Angesichts der oftmals grenzüberschreitenden 

Natur krimineller Machenschaften im Zusammenhang mit Immobilien ist es 

angebracht, ein Mindestmaß an Informationen festzulegen, auf die zuständige Behörden 

zugreifen und die sie mit den entsprechenden Stellen in anderen Mitgliedstaaten 

austauschen können sollten. 
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(64) Zur Erhebung und Auswertung der Informationen, um etwaige Verbindungen zwischen 

verdächtigen Transaktionen und Tätigkeiten sowie zugrunde liegenden kriminellen 

Tätigkeiten aufzudecken und Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und 

zu bekämpfen, haben die Mitgliedstaaten unabhängig arbeitende, eigenständige zentrale 

Meldestellen eingerichtet oder sollten dies tun. Die zentrale Meldestelle sollte die zentrale 

nationale Stelle sein, die dafür zuständig ist, Meldungen verdächtiger Transaktionen, 

Meldungen über grenzüberschreitende physische Bewegungen von Barmitteln über das 

Zollinformationssystem, Meldungen über Transaktionen, die bei Überschreiten 

bestimmter Schwellenwerte gemeldet werden (schwellenwertbasierte Offenlegungen), 

und andere Informationen über Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten oder 

Terrorismusfinanzierung, die Verpflichtete übermitteln, entgegenzunehmen und zu 

analysieren. Die operative Unabhängigkeit und Autonomie der zentralen Meldestelle sollte 

dadurch gewährleistet werden, dass ihr die Befugnis und die Kapazität verliehen wird, ihre 

Aufgaben frei wahrzunehmen, einschließlich der Möglichkeit, autonome Entscheidungen 

in Bezug auf Analyse, Anforderung und Weitergabe spezifischer Informationen zu treffen. 

In jedem Fall sollte die zentrale Meldestelle das unabhängige Recht haben, den 

einschlägigen zuständigen Behörden Informationen weiterzuleiten oder weiterzugeben. Die 

zentrale Meldestelle sollte mit angemessenen finanziellen, personellen und technischen 

Ressourcen ausgestattet werden, um ihre Autonomie und Unabhängigkeit zu gewährleisten 

und sie in die Lage zu versetzen, ihr Mandat wirksam wahrzunehmen. Die zentrale 

Meldestelle sollte in der Lage sein, die Ressourcen, die sie zur Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben benötigt, auf Einzelbasis oder routinemäßig und ohne ungebührliche 

Einflussnahme oder Einmischung von Politik, Regierung oder Industrie, die ihre operative 

Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte, zu erhalten und einzusetzen. Um die Erfüllung 

dieser Anforderungen zu bewerten und Schwachstellen und bewährte Praktiken zu 

ermitteln, sollte die AMLA ermächtigt werden, die Organisation von Peer-Reviews 

zentraler Meldestellen zu koordinieren. 
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(65) Das Personal zentraler Meldestellen sollte in Bezug auf seine Integrität hohen 

Maßstäben genügen und entsprechend qualifiziert sein und sollte mit hohem 

professionellem Standard arbeiten. Zentrale Meldestellen sollten über Verfahren zur 

wirksamen Vermeidung und Bewältigung von Interessenkonflikten verfügen. Aufgrund 

der Art ihrer Arbeit sind zentrale Meldestellen Empfänger großer Mengen sensibler 

personenbezogener und finanzieller Informationen und haben Zugang zu diesen. Das 

Personal zentraler Meldestellen sollte daher über entsprechende Qualifikationen 

verfügen, wenn es um den ethischen Einsatz von Big-Data-Analyseinstrumenten geht. 

Darüber hinaus könnten Tätigkeiten zentraler Meldestellen Auswirkungen auf 

Grundrechte natürlicher Personen haben, wie etwa das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten, das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf Eigentum. 

Zentrale Meldestellen sollten daher einen Grundrechtsbeauftragten benennen, der dem 

bestehenden Personal der zentralen Meldestelle angehören kann. Zu den Aufgaben des 

Grundrechtsbeauftragten sollte es gehören, ohne die Tätigkeiten der zentralen 

Meldestellen zu behindern oder zu verzögern, die Einhaltung der Grundrechte durch die 

zentrale Meldestelle zu überwachen und zu fördern, die zentrale Meldestelle in Bezug 

auf die Auswirkungen ihrer Strategien und Verfahren auf Grundrechte zu beraten und 

anzuleiten, die Rechtmäßigkeit und Ethik der Tätigkeiten der zentralen Meldestelle zu 

prüfen und unverbindliche Stellungnahmen abzugeben. Die Benennung eines 

Grundrechtsbeauftragten würde dazu beitragen, sicherzustellen, dass zentrale 

Meldestellen die Grundrechte der betroffenen natürlicher Personen bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben achten und schützen. 
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(66) Zentrale Meldestellen sollten in der Lage sein, Informationen an zuständige Behörden 

weiterzugeben, die mit der Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden 

Vortaten und Terrorismusfinanzierung betraut sind. Diese Behörden sollten so 

verstanden werden, dass Behörden mit Ermittlungs-, Strafverfolgungs- oder 

Rechtsprechungsaufgaben eingeschlossen sind. In den Mitgliedstaaten haben andere 

Behörden spezielle Aufgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche, 

damit zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung, und zentrale 

Meldestellen sollten auch in der Lage sein, ihnen die Ergebnisse ihrer operativen oder 

strategischen Analysen zur Verfügung zu stellen, wenn sie diese Ergebnisse als für ihre 

Aufgaben relevant erachten. Die Ergebnisse dieser Analysen liefern aussagekräftige 

Erkenntnisse, die für die Erarbeitung von Anhaltspunkten im Verlauf der Ermittlungs- 

und Strafverfolgungsarbeit genutzt werden. Die Quelle der Meldung einer verdächtigen 

Transaktionen oder eines verdächtigen Tätigkeitsberichts sollte bei der Weitergabe nicht 

offengelegt werden. Dies sollte jedoch nicht die zentralen Meldestellen daran hindern, 

einschlägige Informationen weiterzugeben, darunter beispielsweise Informationen über 

IBAN-Nummern, BIC oder SWIFT-Codes. Darüber hinaus sollten zentrale Meldestellen 

in der Lage sein, andere in ihrem Besitz befindliche Informationen weiterzugeben, auch 

auf Anforderung anderer zuständiger Behörden. Bei der Ausübung ihrer Autonomie 

und Unabhängigkeit sollten zentrale Meldestellen bedenken, wie sich eine Verweigerung 

der Bereitstellung von Informationen auf die Zusammenarbeit und das übergeordnete 

Ziel der Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten und 

Terrorismusfinanzierung auswirken kann. Verweigerungen sollten auf 

außergewöhnliche Umstände beschränkt sein, beispielsweise wenn die Informationen 

von einer anderen zentralen Meldestelle stammen, die ihrer Weitergabe nicht 

zugestimmt hat, oder wenn die zentrale Meldestelle Grund zu der Annahme hat, dass die 

Informationen nicht für die Zwecke verwendet werden, für die sie angefordert wurden. 

In solchen Fällen sollte die zentrale Meldestelle Gründe für die Ablehnung angeben. Zu 

solchen Gründen könnte die Klarstellung, dass die Informationen nicht im Besitz der 

zentralen Meldestelle sind oder dass die Zustimmung zur Weitergabe nicht erteilt wurde, 

gehören. 
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(67) Eine wirksame Zusammenarbeit und ein wirksamer Informationsaustausch zwischen 

zentralen Behörden und Aufsehern sind für die Integrität und Stabilität des 

Finanzsystems von zentraler Bedeutung. Sie stellen einen umfassenden und kohärenten 

Ansatz zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung sicher, verbessern die 

Wirksamkeit des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

der Union und schützen die Wirtschaft vor den Bedrohungen, die von illegalen 

Finanztätigkeiten ausgehen. Informationen, die sich im Besitz zentraler Meldestellen 

befinden, - beispielsweise über die Qualität und Quantität der von Verpflichteten 

übermittelten Meldungen verdächtiger Transaktionen, die Qualität und Zeitnähe der 

Antworten von Verpflichteten auf Anforderungen von Informationen durch die 

zentralen Meldestellen sowie Informationen über Typologien von Geldwäsche, 

dazugehörige Vortaten und Terrorismusfinanzierung und über Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung - Trends und Methoden können Aufsehern helfen, Bereiche 

zu ermitteln, in denen Risiken höher sind oder in denen die Rechtsbefolgung 

unzureichend ist, und ihnen dadurch Aufschluss darüber geben, ob die Aufsicht in 

Bezug auf bestimmte Verpflichtete oder Sektoren verstärkt werden muss. Zu diesem 

Zweck sollten zentrale Meldestellen Aufsehern entweder spontan oder auf Anforderung 

bestimmte Arten von Informationen bereitstellen, die für Aufsichtszwecke relevant sein 

könnten. 
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(68) Die zentralen Meldestellen spielen eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung (insbesondere 

grenzüberschreitender) finanzieller Operationen terroristischer Netze und ihrer 

Finanzierungsquellen. Finanzinformationen können bei der Aufdeckung von Tätigkeiten 

zur Unterstützung terroristischer Straftaten und von Netzen und Systemen terroristischer 

Organisationen von grundlegender Bedeutung sein. Die zentralen Meldestellen weisen 

nach wie vor erhebliche Unterschiede in Bezug auf ihre Funktionen, Zuständigkeiten und 

Befugnisse auf. Die derzeitigen Unterschiede sollten die Tätigkeit einer zentralen 

Meldestelle jedoch nicht beeinträchtigen, insbesondere nicht ihre Fähigkeit, präventive 

Analysen durchzuführen, um alle mit nachrichtendienstlichen, ermittlungstechnischen und 

justiziellen Tätigkeiten betrauten Behörden sowie die internationale Zusammenarbeit zu 

unterstützen. Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist es von entscheidender Bedeutung, 

die Mindestdatensätze festzulegen, auf die zentrale Meldestellen rasch zugreifen können 

und die sie ohne jegliche Behinderung mit den entsprechenden Stellen aus anderen 

Mitgliedstaaten austauschen können sollten. In Fällen des Verdachts der Geldwäsche, 

damit zusammenhängender Vortaten und der Terrorismusfinanzierung sollten 

Informationen direkt und unverzüglich zwischen den zentralen Meldestellen weitergegeben 

werden können. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, die Wirksamkeit und die 

Effizienz der zentralen Meldestellen weiter zu verbessern, indem ihre Befugnisse und ihre 

Zusammenarbeit klargestellt werden. 

www.parlament.gv.at



 

 46 

(69) Die Befugnisse der zentralen Meldestellen umfassen das Recht auf direkten oder indirekten 

Zugang zu den Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsinformationen, die sie zur 

Bekämpfung von Geldwäsche, deren Vortaten sowie der Terrorismusfinanzierung 

benötigen. Da die Arten von Informationen, die unter diese allgemeinen Kategorien fallen, 

bisher noch nicht definiert wurden, wurde den zentralen Meldestellen Zugang zu ganz 

unterschiedlichen Datensätzen gewährt, was sich sowohl auf ihre analytischen Funktionen 

als auch auf ihre Fähigkeit zur wirksamen Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen 

aus anderen Mitgliedstaaten auswirkt, auch im Rahmen gemeinsamer Analysen. Daher ist 

es notwendig, Mindestdatensätze für Finanz-, Verwaltungs- und 

Strafverfolgungsinformationen festzulegen, auf die jede zentrale Meldestelle in der 

gesamten Union direkt oder indirekt zugreifen können sollte. Zentrale Meldestellen 

erhalten und speichern in ihren Datenbanken auch Informationen über Transaktionen, 

die bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte gemeldet werden 

(schwellenwertbasierte Meldungen), oder haben Zugang dazu. Diese Meldungen sind 

eine wichtige Informationsquelle und werden von zentralen Meldestellen im Rahmen 

nationaler und gemeinsamer Analysen weithin verwendet. Daher gehören 

schwellenwertbasierte Meldungen zu den Arten von Informationen, die über FIU.net 

ausgetauscht werden. Ein direkter Zugang ist eine wichtige Voraussetzung für die 

operative Wirksamkeit und Reaktionsfähigkeit zentraler Meldestellen. Zu diesem Zweck 

sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, zentralen Meldestellen direkten Zugang zu 

einer breiteren Palette von Informationen als den in dieser Richtlinie vorgeschriebenen 

zu gewähren. Gleichzeitig verpflichtet diese Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht dazu, 

neue Datenbanken oder Register einzurichten, wenn bestimmte Arten von 

Informationen, beispielsweise Informationen über die Auftragsvergabe, auf 

verschiedene Datenspeicher oder Archive verteilt sind. Wurde eine Datenbank oder ein 

Register nicht eingerichtet, so sollten die Mitgliedstaaten andere erforderliche 

Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass zentrale Meldestellen diese 

Informationen zügig einholen können. Zudem sollten die zentralen Meldestellen in der 

Lage sein, von allen Verpflichteten sämtliche erforderlichen Informationen über deren 

Funktionen rasch zu erhalten. Eine zentrale Meldestelle sollte solche Informationen auch 

auf Ersuchen einer anderen zentralen Meldestelle einholen und mit dieser austauschen 

können. 
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(70) Der Zugang sollte als direkt und unmittelbar betrachtet werden, wenn die Informationen 

in einer Datenbank, einem Register oder einem elektronischen Datenabrufsystem 

enthalten sind, die oder das es der zentralen Meldestelle ermöglicht, sie über einen 

automatisierten Mechanismus direkt und ohne Beteiligung einer zwischengeschalteten 

Stelle einzuholen. Befinden sich die Informationen im Besitz einer anderen Stelle oder 

Behörde, so setzt ein direkter Zugang voraus, dass diese Behörden oder Stellen sie zügig 

an die zentrale Meldestelle übermitteln, ohne in den Inhalt der angeforderten Daten 

oder der bereitzustellenden Informationen einzugreifen. Die Informationen sollten nicht 

gefiltert werden. In einigen Situationen könnte es jedoch sein, dass die mit den 

Informationen verbundenen Vertraulichkeitsanforderungen eine ungefilterte 

Bereitstellung der Informationen nicht gestatten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 

Steuerinformationen zentralen Meldestellen nur mit Zustimmung einer Steuerbehörde 

in einem Drittland bereitgestellt werden können, wenn ein direkter Zugang zu 

Strafverfolgungsinformationen laufende Ermittlungen gefährden könnte, sowie in 

Bezug auf Fluggastdatensätze, die gemäß der Richtlinie (EU) 2016/681 des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 erhoben werden. In solchen Fällen sollten die 

Mitgliedstaaten alle Anstrengungen unternehmen, um einen wirksamen Zugang 

zentraler Meldestellen zu den Informationen sicherzustellen, unter anderem indem sie 

gestatten, dass zentrale Meldestellen zu ähnlichen Bedingungen Zugang haben, wie sie 

anderen Behörden auf nationaler Ebene angeboten werden, um ihre Analysetätigkeiten 

zu erleichtern. 

                                                 
21 Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur 
Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und 
schwerer Kriminalität (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 132). 
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(71) Die große Mehrheit der zentralen Meldestellen ist befugt, Sofortmaßnahmen zu ergreifen 

und die Zustimmung zu einer Transaktion auszusetzen oder zu verweigern, um die 

Analysen durchzuführen, einen Verdacht zu bestätigen und die Ergebnisse der Analysen 

an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Allerdings bestehen zwischen den 

Mitgliedstaaten gewisse Unterschiede bezüglich der Geltungsdauer solcher 

Aussetzungsbefugnisse, was sich nicht nur auf den Aufschub von Tätigkeiten mit 

grenzüberschreitendem Charakter im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen zentralen 

Meldestellen, sondern auch auf Grundrechte natürlicher Personen auswirkt. Um 

sicherzustellen, dass die zentralen Meldestellen in der Lage sind, Gelder oder 

Vermögenswerte aus Straftaten unverzüglich zu sperren und deren Verschwinden zu 

verhindern, um u. a. die Möglichkeit der Beschlagnahme zu wahren, sollten sie die 

Befugnis erhalten, die Nutzung eines Bank- oder Zahlungskontos, eines 

Kryptowertekontos oder einer Geschäftsbeziehung auszusetzen, um über die Konten oder 

die Geschäftsbeziehung getätigte Transaktionen zu analysieren, einen Verdacht zu 

bestätigen und die Ergebnisse der Analyse an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Da 

sich eine solche Aussetzung auf das Eigentumsrecht auswirken würde, sollten zentrale 

Meldestellen in der Lage sein, Transaktionen, Konten oder Geschäftsbeziehungen für 

einen begrenzten Zeitraum auszusetzen, um die Gelder zu sichern, die erforderlichen 

Analysen durchzuführen und die Ergebnisse der Analysen an die zuständigen Behörden 

weiterzugeben, damit gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. 

Angesichts der schwerwiegenderen Auswirkungen auf die Grundrechte einer 

betroffenen Person sollte die Aussetzung eines Kontos oder einer Geschäftsbeziehung 

für einen begrenzteren Zeitraum verhängt werden, der auf fünf Arbeitstage festgesetzt 

werden sollte. Die Mitgliedstaaten können einen längeren Aussetzungszeitraum 

festlegen, wenn die zentrale Meldestelle gemäß nationalem Recht Zuständigkeiten im 

Bereich der Vermögensabschöpfung ausübt und Aufgaben des Aufspürens, der 

Beschlagnahme, des Einfrierens oder der Einziehung von Vermögenswerten aus 

Straftaten wahrnimmt. In solchen Fällen sollte die Wahrung der Grundrechte der 

betroffenen Personen gewährleistet werden und sollten zentrale Meldestellen ihre 

Aufgaben gemäß den entsprechenden nationalen Garantien wahrnehmen. Zentrale 

Meldestellen sollten die Aussetzung der Transaktion, des Kontos oder der 

Geschäftsbeziehung aufheben, sobald eine solche Aussetzung nicht mehr erforderlich 

ist. Wird ein längerer Aussetzungszeitraum festgelegt, so sollten betroffene Personen, 

deren Transaktionen, Konten oder Geschäftsbeziehungen ausgesetzt wurden, die 

Möglichkeit haben, die Aussetzungsanordnung vor Gericht anzufechten. 
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(72) Unter bestimmten Umständen sollten zentrale Meldestellen einen Verpflichteten im 

eigenen oder im Namen einer anderen zentralen Meldestelle ersuchen können, für einen 

bestimmten Zeitraum Transaktionen oder Tätigkeiten zu überwachen, die über ein 

Bank- oder Zahlungskonto oder Kryptowertekonto oder eine andere Art von 

Geschäftsbeziehung in Bezug auf Personen durchgeführt werden, bei denen ein 

erhebliches Risiko der Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung besteht. Eine genauere Überwachung eines Kontos oder einer 

Geschäftsbeziehung kann der zentralen Meldestelle zusätzliche Einblicke in die 

Transaktionsmuster des Kontoinhabers verschaffen und zur zeitnahen Aufdeckung 

ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen oder Tätigkeiten führen, die ein 

weiteres Tätigwerden der zentralen Meldestelle rechtfertigen könnten, einschließlich der 

Aussetzung des Kontos oder der Geschäftsbeziehung, der Analyse der gesammelten 

Erkenntnisse und ihrer Weitergabe an Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. 

Zentrale Meldestellen sollten auch in der Lage sein, Verpflichtete auf Informationen 

hinzuweisen, die für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden relevant 

sind. Solche Hinweise können Verpflichteten helfen, ihre Sorgfaltsverfahren gegenüber 

Kunden anzupassen und deren Übereinstimmung mit Risiken sicherzustellen, ihre 

Risikobewertungs- und Risikomanagementsysteme entsprechend zu aktualisieren und 

ihnen zusätzliche Informationen bereitzustellen, die eine verstärkte Sorgfaltsprüfung bei 

bestimmten Kunden oder Transaktionen mit höheren Risiken erforderlich machen 

könnten. 

(73) Die zentralen Meldestellen sollten zur Stärkung von Transparenz und Rechenschaftspflicht 

und zur Schärfung des Bewusstseins für ihre Tätigkeiten jährlich Tätigkeitsberichte 

herausgeben. Diese Berichte sollten zumindest statistische Daten über die eingegangenen 

Meldungen verdächtiger Transaktionen und die ergriffenen Folgemaßnahmen, die Zahl 

der an die zuständigen nationalen Behörden weitergegebenen Meldungen und die 

Folgemaßnahmen zu diesen Weitergaben, die Zahl der bei anderen zentralen 

Meldestellen gestellten und von diesen erhaltenen Anforderungen sowie Informationen 

über festgestellte Trends und Typologien enthalten. Diese Berichte sollte mit Ausnahme 

der Teile, die sensible Informationen und Verschlusssachen enthalten, veröffentlicht 

werden. ▌ 
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(74) Mindestens einmal pro Jahr sollte die zentrale Meldestelle den Verpflichteten 

Rückmeldungen über Qualität und Zeitnähe der Meldungen verdächtiger Transaktionen 

sowie eine Beschreibung der Verdachtsmomente und etwaige zusätzliche Unterlagen 

geben. Solche Rückmeldungen können einzelnen Verpflichteten oder Gruppen von 

Verpflichteten gegeben werden und sollten darauf abzielen, deren Fähigkeit, 

verdächtige Transaktionen und Tätigkeiten aufzudecken und zu erkennen, weiter zu 

verbessern, die Qualität der Meldungen verdächtiger Transaktionen zu verbessern, die 

Meldemechanismen insgesamt zu stärken und Verpflichteten wichtige Einblicke in 

Trends, Typologien und Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung zu vermitteln. Bei der 

Festlegung der Art und Häufigkeit der Rückmeldungen sollten zentrale Meldestellen so 

weit wie möglich Bereiche berücksichtigen, in denen Verbesserungen bei 

Meldetätigkeiten erforderlich sein könnten. Um einen kohärenten Ansatz aller zentralen 

Meldestellen und angemessene Rückmeldungen an Verpflichtete zu unterstützen, sollte 

die AMLA zentralen Meldestellen Empfehlungen zu bewährten Verfahren und Ansätzen 

für Rückmeldungen geben. Sofern dies die Analyse- oder Ermittlungsarbeit nicht 

gefährdet, könnten zentrale Meldestellen in Erwägung ziehen, Rückmeldungen zu der 

Verwendung oder den Ergebnissen von Meldungen verdächtiger Transaktionen zu 

geben, sei es zu einzelnen Meldungen oder in aggregierter Form. Zentrale Meldestellen 

sollten Zollbehörden ebenfalls mindestens einmal jährlich Rückmeldungen über die 

Wirksamkeit und die Folgemaßnahmen zu Meldungen über grenzüberschreitende 

physische Bewegungen von Barmitteln geben. 
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(75) Der Zweck zentraler Meldestellen besteht darin, ▌Informationen ▌zu sammeln und zu 

analysieren, damit etwaige Verbindungen zwischen verdächtigen Transaktionen oder 

Tätigkeiten und zugrunde liegenden kriminellen Tätigkeiten ermittelt werden, um 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und zu bekämpfen, und die 

Ergebnisse ihrer Analysen und zusätzliche Informationen bei begründetem Verdacht auf 

Geldwäsche, deren Vortaten oder auf Terrorismusfinanzierung an die zuständigen 

Behörden weiterzugeben. Eine zentrale Meldestelle sollte den Informationsaustausch mit 

einer anderen zentralen Meldestelle – spontan oder auf Ersuchen – nicht aus Gründen wie 

etwa der fehlenden Ermittlung einer Vortat, Merkmalen des nationalen Strafrechts und 

unterschiedlichen Definitionen der damit zusammenhängenden Vortaten oder dem Fehlen 

von Verweisen auf bestimmte Vortaten unterlassen oder verweigern. Die zentralen 

Meldestellen haben über Schwierigkeiten beim Informationsaustausch berichtet, die auf 

Unterschiede in den nationalen Definitionen gewisser Vortaten wie etwa Steuerstraftaten 

zurückzuführen sind, die nicht durch Unionsrecht harmonisiert sind. Diese Unterschiede 

sollten den Austausch, die Weitergabe an andere zuständige Behörden und die Nutzung 

dieser Informationen nicht behindern. Die zentralen Meldestellen sollten zügig, konstruktiv 

und wirksam eine möglichst weitreichende internationale Zusammenarbeit mit den 

zentralen Meldestellen von Drittländern in Bezug auf Geldwäsche, deren Vortaten und auf 

Terrorismusfinanzierung im Einklang mit den für die Übermittlung von Daten geltenden 

Datenschutzvorschriften, den Empfehlungen der FATF und den Grundsätzen der Egmont-

Gruppe zum Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen sicherstellen. Zu 

diesem Zweck sollten zentrale Meldestellen dazu angehalten werden, bilaterale 

Abkommen und Absichtserklärungen mit entsprechenden Stellen aus Drittländern zu 

schließen, wobei etwaige grundrechtliche Verpflichtungen und die Notwendigkeit des 

Schutzes der Rechtsstaatlichkeit zu berücksichtigen sind. 

(76) Eine zentrale Meldestelle kann im Hinblick auf die Weiterverwendung von 

Informationen, die sie einer anderen zentralen Meldestelle bereitstellt, bestimmte 

Einschränkungen und Begrenzungen auferlegen. Die empfangende zentrale Meldestelle 

sollte die Informationen nur für die Zwecke verwenden, für die sie angefordert oder 

bereitgestellt wurden. Eine zentrale Meldestelle sollte ihre vorherige Zustimmung zur 

Weiterleitung der Informationen an andere zuständige Behörden gegenüber einer anderen 

zentralen Meldestelle unabhängig von der Art der möglichen Vortat und unabhängig 

davon, ob die Vortat zum Zeitpunkt des Austauschs bereits festgestellt wurde, erteilen, 

damit die Funktion der Weitergabe wirksam wahrgenommen werden kann. Eine solche 

vorherige Zustimmung zur Weitergabe sollte umgehend erteilt und nicht verweigert 
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werden, es sei denn, sie würde über den Anwendungsbereich der Bestimmungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hinausgehen oder nicht mit 

den Grundprinzipien des nationalen Rechts im Einklang stehen. Zentrale Meldestellen 

sollte eine etwaige Verweigerung einer Zustimmung erläutern. 
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(77) Die zentralen Meldestellen sollten bei der Zusammenarbeit und dem 

Informationsaustausch sichere Einrichtungen, einschließlich geschützter 

Kommunikationskanäle, nutzen. In diesem Zusammenhang sollte ein ▌System für den 

Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten 

(„FIU.net“) eingerichtet werden. Das System sollte von der AMLA verwaltet und 

betrieben werden und für ein Höchstmaß an Sicherheit und die vollständige 

Verschlüsselung der ausgetauschten Informationen sorgen. FIU.net sollte ▌von den 

zentralen Meldestellen für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen 

ihnen genutzt werden und könnte gegebenenfalls und vorbehaltlich einer Entscheidung 

der AMLA auch für den Informationsaustausch mit zentralen Meldestellen von 

Drittländern und mit anderen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union genutzt 

werden. Die Funktionen von FIU.net sollten von den zentralen Meldestellen voll genutzt 

werden. Diese Funktionen sollten es den zentralen Meldestellen ermöglichen, ihre Daten 

mit denjenigen anderer zentraler Meldestellen auf pseudonyme Weise und unter 

Gewährleistung eines vollständigen Schutzes personenbezogener Daten abzugleichen, um 

in anderen Mitgliedstaaten Personen von Interesse für die zentrale Meldestelle aufzuspüren 

und um zu ermitteln, welche Erträge diese Personen erzielen und über welche Mittel sie 

verfügen. Um Verbindungen zwischen Finanzinformationen und kriminalpolizeilichen 

Erkenntnissen zu ermitteln, sollten zentrale Meldestellen die Funktionen des FIU.net 

für den pseudonymisierten Abgleich ihrer Daten mit Informationen nutzen können, die 

sich im Besitz von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union befinden, sofern ein 

solcher Abgleich unter die jeweiligen rechtlichen Mandate der Letzteren fällt und die 

geltenden Datenschutzvorschriften uneingeschränkt geachtet werden. 
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(78) Es ist wichtig, dass die zentralen Meldestellen wirksam zusammenarbeiten und 

Informationen austauschen. In diesem Zusammenhang sollte die AMLA für die nötige 

Unterstützung sorgen, indem sie nicht nur die Koordinierung gemeinsamer Analysen von 

Meldungen grenzüberschreitender verdächtiger Transaktionen übernimmt, sondern auch 

Entwürfe technischer Durchführungs- und Regulierungsstandards für das Format des 

Informationsaustauschs zwischen den zentralen Meldestellen, die Vorlage für die 

Übermittlung von Meldungen verdächtiger Transaktionen sowie die Relevanz- und 

Auswahlkriterien, die bei der Feststellung, ob eine Meldung verdächtiger Transaktionen 

einen anderen Mitgliedstaat betrifft, zu berücksichtigen sind, sowie Leitlinien zu der Art, 

den Merkmalen und den Zielen der operativen und strategischen Analyse und zu den 

Verfahren, die bei der Weiterleitung und Entgegennahme einer Meldung verdächtiger 

Transaktionen, die einen anderen Mitgliedstaat betrifft, einzusetzen sind, und den zu 

ergreifenden Folgemaßnahmen ausarbeitet. Die AMLA sollte auch ein Peer-Review-

Verfahren einrichten, um die Kohärenz und Wirksamkeit der Tätigkeiten zentraler 

Meldestellen zu stärken und den Austausch bewährter Verfahren zwischen zentralen 

Meldestellen zu erleichtern. 
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(79) Zentrale Meldestellen sind für die Entgegennahme von Meldungen verdächtiger 

Transaktionen oder verdächtiger Tätigkeitsberichte von Verpflichteten zuständig, die im 

Hoheitsgebiet ihrer Mitgliedstaaten niedergelassen sind. Bestimmte verdächtige 

Transaktionen oder Tätigkeiten, die zentralen Meldestellen gemeldet werden, könnten 

sich jedoch auf Tätigkeiten von Verpflichteten in anderen Mitgliedstaaten beziehen, in 

denen sie ohne Niederlassung tätig sind. In diesen Fällen ist es wichtig, dass zentrale 

Meldestellen die Meldungen an die entsprechende Stelle in dem von der Transaktion 

oder der Tätigkeit betroffenen Mitgliedstaat weiterleiten, ohne Bedingungen an die 

Verwendung dieser Meldungen zu knüpfen. Das FIU.net-System ermöglicht die 

Weitergabe solcher grenzüberschreitenden Meldungen. Um diese Funktion zu 

verbessern, wird das System derzeit modernisiert, um die rasche Weitergabe solcher 

Meldungen zu ermöglichen und einen umfangreichen Informationsaustausch zwischen 

zentralen Meldestellen und somit die wirksame Umsetzung dieser Richtlinie zu 

unterstützen. 

(80) Um eine rasche, wirksame und kohärente Zusammenarbeit zu gewährleisten, müssen 

Fristen für den Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen gesetzt 

werden. Mit diesen Fristen soll sichergestellt werden, dass der Informationsaustausch 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgt oder Verfahrenszwängen Rechnung 

getragen wird. In außergewöhnlichen, begründeten und dringenden Fällen, in denen die 

ersuchte zentrale Meldestelle auf die Datenbanken, in denen die angeforderten 

Informationen gespeichert sind, direkt zugreifen kann, sollten kürzere Fristen vorgesehen 

werden. Ist die ersuchte zentrale Meldestelle nicht in der Lage, die Informationen innerhalb 

der gesetzten Fristen zu übermitteln, so sollte sie die ersuchende zentrale Meldestelle 

darüber informieren. 
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(81) Bei der Bewegung illegaler Gelder werden Grenzen überschritten und können 

verschiedene Mitgliedstaaten betroffen sein. Grenzüberschreitende Fälle, die mehrere 

Gerichtsbarkeiten betreffen, werden immer häufiger und nehmen an Bedeutung zu, was 

unter anderem auf die grenzüberschreitenden Tätigkeiten von Verpflichteten 

zurückzuführen ist. Um in Fällen, die mehrere Mitgliedstaaten betreffen, wirksam 

reagieren zu können, sollten die zentralen Meldestellen in der Lage sein, über den 

einfachen Informationsaustausch zur Aufdeckung und Analyse verdächtiger Transaktionen 

und Tätigkeiten hinaus auch die Analysetätigkeit selbst gemeinsam durchzuführen. Die 

zentralen Meldestellen haben einige wichtige Probleme signalisiert, die ihre Möglichkeiten 

zur Durchführung gemeinsamer Analysen einschränken oder nur unter bestimmten 

Bedingungen zulassen. Eine gemeinsame Analyse verdächtiger Transaktionen und 

Tätigkeiten wird es den zentralen Meldestellen ermöglichen, potenzielle Synergien zu 

nutzen, Informationen aus verschiedenen Quellen zu nutzen und sich ein vollständiges Bild 

von anormalen Tätigkeiten zu machen, und wird die Analyse insgesamt bereichern. Die 

zentralen Meldestellen sollten in der Lage sein, gemeinsame Analysen verdächtiger 

Transaktionen und Tätigkeiten durchzuführen und mit Unterstützung der AMLA für 

spezifische Zwecke und für einen begrenzten Zeitraum Teams für gemeinsame Analysen 

einzurichten und daran teilzunehmen. Die AMLA sollte das FIU.net-System verwenden, 

so dass sie Informationen versenden, empfangen und abgleichen und zentrale 

Meldestellen im Rahmen der gemeinsamen Analyse grenzüberschreitender Fälle 

operativ unterstützen kann. 
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(82) Die Beteiligung Dritter, einschließlich Einrichtungen und sonstiger Stellen der Union, 

kann für den erfolgreichen Abschluss von Analysen zentraler Meldestellen, 

einschließlich gemeinsamer Analysen, maßgeblich sein. Daher können die zentralen 

Meldestellen Dritte zur Teilnahme an der gemeinsamen Analyse einladen, wenn eine 

solche Beteiligung unter die jeweiligen Mandate dieser Dritten fällt. Die Beteiligung 

Dritter am Analyseverfahren kann dazu beitragen, Verbindungen zwischen 

Finanzerkenntnissen und kriminalpolizeilichen Informationen und Erkenntnissen zu 

ermitteln, die Analyse zu bereichern und festzustellen, ob es Hinweise darauf gibt, dass 

eine Straftat begangen wurde. 

(83) Eine wirksame Beaufsichtigung aller Verpflichteten ist für den Schutz der Integrität des 

Finanzsystems der Union und des Binnenmarkts von wesentlicher Bedeutung. Zu diesem 

Zweck sollten die Mitgliedstaaten eine wirksame und unparteiische Aufsicht im Hinblick 

auf Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einführen und die 

Bedingungen für eine wirksame, zeitnahe und nachhaltige Zusammenarbeit zwischen 

Aufsehern festlegen. 

(84) Die Mitgliedstaaten sollten für eine wirksame, unparteiische und risikobasierte Aufsicht 

über alle Verpflichteten sorgen, die vorzugsweise in den Händen der Behörden liegt und 

über einen separaten, unabhängigen nationalen Aufseher erfolgen sollte. Nationale 

Aufseher sollten in der Lage sein, eine breite Palette von Aufgaben wahrzunehmen, damit 

alle Verpflichteten wirksam beaufsichtigt werden können. 

(85) Die Union hat bei der Beaufsichtigung der Verpflichteten im Hinblick auf die Pflichten, 

denen sie in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

unterliegen, gelegentlich laxe Ansätze beobachtet. Daher ist es notwendig, dass nationale 

Aufseher im Rahmen des mit dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) 2024/…+ 

eingeführten integrierten Aufsichtsmechanismus Klarheit über ihre jeweiligen Rechte und 

Pflichten erlangen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(86) Um die Risiken, denen die Verpflichteten ausgesetzt sind, und die internen Strategien, 

Verfahren und Kontrollen, die sie zur Steuerung und Minderung dieser Risiken 

einsetzen, wirksamer und regelmäßiger bewerten und überwachen und gezielte finanzielle 

Sanktionen umsetzen zu können, muss klargestellt werden, dass nationale Aufseher 

sowohl berechtigt als auch verpflichtet sind, alle erforderlichen Kontrollen außerhalb des 

Unternehmens, vor Ort und zu bestimmten Themen sowie alle sonstigen Untersuchungen 

und Bewertungen, die sie für erforderlich halten, durchzuführen. Sie sollten auch in der 

Lage sein, unverzüglich auf jeden Verdacht der Nichteinhaltung der geltenden 

Anforderungen zu reagieren und geeignete Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um 

mutmaßlichen Nichteinhaltungen nachzugehen. Dies wird Aufsehern die Entscheidung 

in Fällen erleichtern, in denen die spezifischen inhärenten Risiken eines Sektors klar und 

verständlich sind, und ihnen zudem auch die Instrumente an die Hand geben, die sie 

benötigen, um relevante Informationen an Verpflichtete weiterzugeben, damit diese ihr 

Verständnis der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertiefen können. 

(87) Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich der Weitergabe von Informationen durch die Aufseher 

an die ihrer Aufsicht unterliegenden Verpflichteten, sind eine wesentliche Voraussetzung 

dafür, dass der Privatsektor ein angemessenes Verständnis der Art und des Ausmaßes der 

Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, denen er ausgesetzt ist, entwickelt. 

Dies umfasst Weitergabe von Benennungen im Rahmen gezielter finanzieller 

Sanktionen und finanzieller Sanktionen der VN, die unmittelbar nachdem solche 

Benennungen vorgenommen wurden stattfinden, um dem Sektor die Einhaltung ihrer 

Verpflichtungen zu ermöglichen. Da die Umsetzung der Anforderungen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Verpflichtete mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten verbunden ist, ist es wichtig, dass sich Aufseher der Leitlinien 

and anderen Veröffentlichungen bewusst sind, die von den Datenschutzbehörden 

entweder auf nationaler Ebene oder auf Unionsebene über den Europäischen 

Datenschutzausschuss herausgegeben werden, und dass sie diese Informationen 

gegebenenfalls in ihre Weitergaben an die ihrer Aufsicht unterliegenden Unternehmen 

aufnehmen. 
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(88) Aufseher sollten bei ihrer Arbeit einen risikobasierten Ansatz verfolgen, der es ihnen 

ermöglichen würde, ihre Ressourcen dort zu bündeln, wo die größten Risiken bestehen, 

und gleichzeitig sicherzustellen, dass kein Sektor und kein Unternehmen kriminellen 

Versuchen der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung ausgesetzt bleibt. Zu diesem 

Zweck sollten Aufseher ihre Tätigkeiten jährlich planen. Dabei sollten sie nicht nur eine 

risikobasierte Abdeckung der ihrer Aufsicht unterliegenden Sektoren sicherstellen, 

sondern auch, dass sie in der Lage sind, im Fall objektiver und signifikanter Hinweise 

auf Verstöße innerhalb eines Verpflichteten, insbesondere auch nach öffentlichen 

Enthüllungen oder Informationen von Hinweisgebern, umgehend zu reagieren. 

Aufseher sollten auch Transparenz in Bezug auf die von ihnen durchgeführten 

Aufsichtstätigkeiten sicherstellen, wie etwa die von ihnen organisierten und besuchten 

Aufsichtskollegien, die vor Ort und außerhalb des Unternehmens ergriffenen 

Aufsichtsmaßnahmen, die verhängten Geldbuße oder angewandten 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen. Die AMLA sollte bei der Förderung eines 

gemeinsamen Risikoverständnisses eine führende Rolle spielen und daher mit der 

Entwicklung von Benchmarks und einer Methodik für die Bewertung und Klassifizierung 

des Risikoprofils der Verpflichteten im Hinblick auf inhärente Risiken und Restrisiken 

betraut werden und die Häufigkeit, mit der dieses Risikoprofil überprüft werden sollte, 

festlegen. 
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(89) Die Offenlegung von Tatsachen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in 

Zusammenhang stehen könnten, durch Aufseher gegenüber zentralen Meldestellen ist ein 

Eckpfeiler einer effizienten und wirksamen Beaufsichtigung der Risiken von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung und gestattet es Aufsehern, Mängeln im Meldeverfahren 

von Verpflichteten nachzugehen. Zu diesem Zweck sollten Aufseher in der Lage sein, 

der zentralen Meldestelle Verdachtsmomente zu melden, die der Verpflichtete versäumt 

hat zu melden, oder von dem Verpflichteten übermittelte Meldungen durch zusätzliche 

Informationen zu ergänzen, die sie im Verlauf ihrer Aufsichtstätigkeiten aufdecken. 

Aufseher sollten auch in der Lage sein, Verdachtsmomente in Bezug auf Geldwäsche, 

damit zusammenhängende Vortaten oder Terrorismusfinanzierung durch die 

Mitarbeiter von Verpflichteten oder Personen in einer entsprechenden Position, durch 

die Geschäftsführung oder ihre wirtschaftlichen Eigentümer zu melden. Daher müssen 

die Mitgliedstaaten ein System einrichten, mit dem sichergestellt wird, dass die zentralen 

Meldestellen ordnungsgemäß und umgehend informiert werden. Die Meldung von 

Verdachtsmomenten an die zentrale Meldestelle sollte nicht so verstanden werden, als 

ersetze sie die Verpflichtung von Behörden, den jeweils zuständigen Behörden jede 

kriminelle Tätigkeit zu melden, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aufdecken 

oder von der sie Kenntnis erlangen. Informationen, die unter das Privileg der 

rechtsberatenden Berufe fallen, sollten im Rahmen von Aufsichtsaufgaben weder 

erhoben noch abgefragt werden, es sei denn, die in der Verordnung (EU) 2024/…+ 

festgelegten Ausnahmen finden Anwendung. Wenn Aufseher auf solche Informationen 

stoßen oder diese in ihren Besitz gelangen, sollten sie diese nicht für die Zwecke ihrer 

Aufsichtstätigkeiten berücksichtigen oder der zentralen Meldestelle melden. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(90) Die Zusammenarbeit zwischen nationalen Aufsehern ist von entscheidender Bedeutung für 

einen unionsweit einheitlichen Aufsichtsansatz. Die Wirksamkeit dieser Zusammenarbeit 

hängt davon ab, dass sie so umfassend wie möglich und unabhängig von der Art oder dem 

Status der Aufseher ausgeweitet wird. Über die traditionelle Zusammenarbeit – wie etwa 

die Durchführung von Ermittlungen im Namen einer ersuchenden Aufsichtsbehörde – 

hinaus ist es angebracht, die Einrichtung von Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor für Verpflichtete, die in 

mehreren Mitgliedstaaten über Niederlassungen tätig sind, und für Verpflichtete, die Teil 

einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe sind, zu verlangen. Finanzaufseher eines 

Drittlands können zu diesen Kollegien unter bestimmten Bedingungen eingeladen 

werden; dazu gehören Vertraulichkeitsanforderungen, die denjenigen für 

Finanzaufseher der Union gleichwertig sind, und die Einhaltung des Unionsrechts in 

Bezug auf die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten. Die 

Tätigkeiten von Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sollten in einem angemessenen Verhältnis zu dem Risikograd, 

dem das Kredit- oder Finanzinstitut ausgesetzt ist, und dem Umfang der 

grenzüberschreitenden Tätigkeit stehen. 

(91) In der Richtlinie (EU) 2015/849 wurden Aufseher der Herkunfts- und 

Aufnahmemitgliedstaaten generell zur Zusammenarbeit aufgefordert. Diese Anforderung 

wurde später verschärft, um zu verhindern, dass der Informationsaustausch und die 

Zusammenarbeit zwischen Aufsehern verboten oder unangemessen eingeschränkt würden. 

In Ermangelung eines eindeutigen Rechtsrahmens beruhte die Einrichtung von 

Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung jedoch 

auf nicht verbindlichen Leitlinien. Daher ist es nötig, klare Regeln für die Organisation der 

Kollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festzulegen und 

einen koordinierten, rechtlich soliden Ansatz vorzusehen, mit dem der Notwendigkeit einer 

strukturierten Interaktion zwischen Aufsehern in der gesamten Union Rechnung getragen 

wird. Die AMLA sollte im Rahmen ihrer Koordinierungs- und Überwachungsfunktion mit 

der Ausarbeitung von Entwürfen technischer Regulierungsstandards betraut werden, in 

denen allgemeine Bedingungen festgelegt sind, die ein ordnungsgemäßes Funktionieren 

der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

gewährleisten.
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(92) Verpflichtete, die im Nichtfinanzsektortätig sind, könnten auch 

grenzüberschreitende Tätigkeiten ausüben oder Teil von Gruppen sein, die 

grenzüberschreitende Tätigkeiten ausüben. Es ist daher angebracht, Vorschriften 

festzulegen, die die Funktionsweise von Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Gruppen regeln, welche sowohl finanzielle 

als auch nichtfinanzielle Tätigkeiten ausüben, und die Einrichtung von 

Aufsichtskollegien im Nichtfinanzsektor zu ermöglichen, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass zusätzliche Garantien in Bezug auf Gruppen oder grenzüberschreitend tätige 

Unternehmen, die Rechtsdienstleistungen erbringen, angewandt werden müssen. Um 

eine wirksame grenzüberschreitende Aufsicht im Nichtfinanzsektor sicherzustellen, 

sollte die AMLA die Funktionsweise solcher Kollegien unterstützen und regelmäßig zur 

Funktionsweise dieser Kollegien Stellung nehmen, so wie die Umsetzung der durch diese 

Richtlinie geschaffenen günstigen Rahmenbedingungen voranschreitet. 

(93) Betreibt ein Verpflichteter – auch über ein Netz von Vertretern – Niederlassungen in einem 

anderen Mitgliedstaat, so sollte der Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats dafür zuständig 

sein, die Anwendung gruppenweiter Strategien und Verfahren zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch den Verpflichteten zu überwachen. Dies 

kann auch Besuche vor Ort bei Niederlassungen in anderen Mitgliedstaaten einschließen. 

Der Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats sollte eng mit dem Aufseher des 

Aufnahmemitgliedstaats zusammenarbeiten und diesen über alle Sachverhalte informieren, 

die sein Urteil darüber, ob die Niederlassung die Vorschriften zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung des Aufnahmelands einhält, beeinflussen 

könnten. 
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(94) Betreibt ein Verpflichteter – auch über ein Netz von Vertretern – Niederlassungen in einem 

anderen Mitgliedstaat, so sollte weiterhin der Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats die 

Verantwortung tragen, dafür zu sorgen, dass sich die Niederlassung an die Vorschriften 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hält, gegebenenfalls auch 

durch Inspektionen vor Ort und externe Überwachung und durch geeignete und 

verhältnismäßige Maßnahmen zur Behebung von ▌Verstößen gegen diese Anforderungen. 

Gleiches sollte für andere Arten von Infrastruktur von Verpflichteten gelten, die im 

Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig sind, wenn diese Infrastruktur 

ausreicht, um eine Aufsicht durch den Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats zu 

erfordern. Der Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats sollte eng mit dem Aufseher des 

Herkunftsmitgliedstaats zusammenarbeiten und diesen über alle Sachverhalte informieren, 

die seine Bewertung der Anwendung von Strategien und Verfahren zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch den Verpflichteten beeinflussen könnten, 

damit der Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats Maßnahmen zur Behebung etwaiger 

festgestellter Verstöße ergreifen kann. Werden jedoch schwerwiegende, wiederholte oder 

systematische Verstöße gegen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, die sofortiger Abhilfe bedürfen, aufgedeckt, so sollte der 

Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats in der Lage sein, geeignete und verhältnismäßige 

befristete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, die er unter ähnlichen Umständen auch auf 

seiner Zuständigkeit unterliegende Verpflichtete anwenden würde, um solche 

schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstöße gegebenenfalls mit 

Unterstützung von oder in Zusammenarbeit mit dem Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats 

zu beseitigen. 
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(95) In Bereichen, die auf Unionsebene nicht harmonisiert sind, können die Mitgliedstaaten 

nationale Maßnahmen erlassen, selbst wenn diese Maßnahmen Einschränkungen der 

Freiheiten des Binnenmarkts darstellen. Dies gilt beispielsweise für Maßnahmen zur 

Regulierung der Erbringung von Glücksspieldienstleistungen, insbesondere wenn diese 

Tätigkeiten online und ohne jegliche Infrastruktur in dem Mitgliedstaat ausgeübt 

werden. Um jedoch mit dem Unionsrecht vereinbar zu sein, müssen solche Maßnahmen 

ein Ziel von allgemeinem Interesse verwirklichen, nichtdiskriminierend und zur 

Erreichung dieses Ziels geeignet sein und dürfen nicht über das für seine Erreichung 

unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. Unterwerfen Mitgliedstaaten die Erbringung 

von Dienstleistungen, die gemäß dem Rahmen der Union zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung reguliert sind, besonderen 

Zulassungsanforderungen wie etwa der Erlangung einer Lizenz, so sollten sie auch für 

die Beaufsichtigung dieser Dienstleistungen verantwortlich sein. Die Anforderung, diese 

Dienstleistungen zu beaufsichtigen, greift den Schlussfolgerungen nicht vor, die der 

Gerichtshof hinsichtlich der Vereinbarkeit nationaler Maßnahmen mit dem Unionsrecht 

ziehen könnte. 

(96) Angesichts von Anfälligkeiten bei der Geldwäschebekämpfung im Zusammenhang mit 

der Herausgebern von E-Geld, Zahlungsdienstleistern und Anbietern von Kryptowerte-

Dienstleistungen sollten die Mitgliedstaaten verlangen können, dass solche Anbieter, die 

in ihrem Hoheitsgebiet in anderer Form als einer Zweigniederlassung oder über andere 

Arten von Infrastruktur niedergelassen sind und deren Hauptsitz sich in einem anderen 

Mitgliedstaat befindet, eine zentrale Kontaktstelle benennen. Diese zentrale Kontaktstelle 

handelt im Namen des benennenden Instituts und sollte die Einhaltung der Vorschriften 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die 

Niederlassungen gewährleisten. 
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(97) Um eine bessere Koordinierung der Bemühungen zu gewährleisten und einen wirksamen 

Beitrag zu den Erfordernissen des integrierten Aufsichtsmechanismus zu leisten, sollten 

die jeweiligen Pflichten der Aufseher in Bezug auf Verpflichtete, die in anderen 

Mitgliedstaaten durch Niederlassungen oder Formen von Infrastruktur tätig sind, wodurch 

die Beaufsichtigung durch den Aufnahmemitgliedstaat gerechtfertigt ist, präzisiert und 

spezifische, verhältnismäßige Kooperationsmechanismen vorgesehen werden. 

(98) Grenzüberschreitend tätige Gruppen müssen über weitreichende gruppenweite Strategien 

und Verfahren verfügen. Um sicherzustellen, dass grenzüberschreitende Geschäfte 

angemessen beaufsichtigt werden, müssen detaillierte Aufsichtsregeln festgelegt werden, 

die es Aufsehern des Herkunftsmitgliedstaats und des Aufnahmemitgliedstaats 

ermöglichen, unabhängig von ihrer Art oder ihrem Status so umfassend wie möglich 

miteinander und mit der AMLA zusammenzuarbeiten, um die Risiken zu bewerten und 

Entwicklungen, die sich auf die verschiedenen Unternehmen der Gruppe auswirken 

könnten, zu überwachen, Aufsichtsmaßnahmen zu koordinieren und Streitigkeiten 

beizulegen. Angesichts ihrer Koordinierungsfunktion sollte die AMLA mit der Aufgabe 

betraut werden, Entwürfe technischer Regulierungsstandards auszuarbeiten, in denen die 

jeweiligen Aufgaben der für Gruppen zuständigen Aufseher des Herkunfts- und des 

Aufnahmemitgliedstaats und die Vereinbarungen über ihre Zusammenarbeit festgelegt 

sind. Die Beaufsichtigung der wirksamen Umsetzung der Strategie zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der Gruppe sollte im Einklang mit den 

Grundsätzen und Methoden der konsolidierten Beaufsichtigung gemäß den einschlägigen 

branchenspezifischen Rechtsakten der Union erfolgen. 
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(99) Der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Aufsehern sind angesichts 

der zunehmend integrierten globalen Finanzsysteme von wesentlicher Bedeutung. Deshalb 

sollten sich Aufseher der Union, einschließlich der AMLA, gegenseitig über Fälle 

unterrichten, in denen das Recht eines Drittlands die Umsetzung der gemäß der 

Verordnung (EU) 2024/…+ vorgeschriebenen Strategien und Verfahren nicht zulässt. Auf 

der anderen Seite sollten die Mitgliedstaaten Aufseher dazu ermächtigen können, unter 

Einhaltung der geltenden Vorschriften für die Übermittlung personenbezogener Daten 

Kooperationsvereinbarungen über die Zusammenarbeit und den Austausch vertraulicher 

Informationen mit den entsprechenden Stellen in Drittländern zu schließen. Die AMLA 

sollte angesichts ihrer Überwachungsfunktion Unterstützung leisten, soweit dies 

erforderlich ist, um die Gleichwertigkeit der für die entsprechende Drittlandstelle 

geltenden Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses zu bewerten. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(100) Die Richtlinie (EU) 2015/849 bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 

Selbstverwaltungseinrichtungen mit der Beaufsichtigung bestimmter Verpflichteter zu 

betrauen. Die Qualität und Intensität der Aufsicht durch diese 

Selbstverwaltungseinrichtungen waren jedoch nicht ausreichend und unterliegen keiner 

oder nahezu keiner öffentlichen Kontrolle. Wenn ein Mitgliedstaat beschließt, eine 

Selbstverwaltungseinrichtung mit Aufsichtsaufgaben zu betrauen, sollte er auch eine 

Behörde benennen, die die Tätigkeiten der Selbstverwaltungseinrichtung überwacht, um 

sicherzustellen, dass diese Tätigkeiten im Einklang mit der vorliegenden Richtlinie 

ausgeübt werden. Diese Behörde sollte eine Stelle der öffentlichen Verwaltung sein und 

ihre Aufgaben frei von ungebührlicher Einflussnahme wahrnehmen. Die von der 

Behörde, die Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigt, wahrzunehmenden 

Aufgaben beinhalten nicht, dass die Behörde Aufsichtsaufgaben gegenüber 

Verpflichteten wahrnehmen sollte oder in Einzelfällen, die von der 

Selbstverwaltungseinrichtung bearbeitet werden, Entscheidungen trifft. Dies hindert die 

Mitgliedstaaten jedoch nicht daran, dieser Behörde zusätzliche Aufgaben zuzuweisen, 

wenn sie dies zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie für erforderlich halten. Dabei 

sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass zusätzliche Aufgaben im Einklang mit den 

Grundrechten stehen und dass diese Aufgaben insbesondere nicht die Ausübung des 

Rechts auf Verteidigung und die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen 

Rechtsanwalt und Mandant beeinträchtigen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=


 

 68 

(101) Die Bedeutung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollte die 

Mitgliedstaaten veranlassen, im nationalen Recht wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahmen für den Fall 

vorzusehen, dass die Verordnung (EU) 2024/…+ nicht eingehalten wird. Nationale 

Aufseher sollten von den Mitgliedstaaten ermächtigt werden, Verpflichteten solche 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen aufzuerlegen, um im Falle von Verstößen Abhilfe zu 

schaffen, und, wenn der Verstoß dies rechtfertigt, Geldbußen zu verhängen. Je nach den 

in den Mitgliedstaaten bestehenden Organisationssystemen könnten solche Maßnahmen 

und Strafen auch in Zusammenarbeit zwischen Aufsehern und anderen Behörden, 

durch Befugnisübertragung von den Aufsehern auf andere Behörden oder durch 

Anwendung durch die Aufseher auf Justizbehörden angewandt werden. Die Geldbußen 

und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen sollten ausreichend weit gefasst sein, damit die 

Mitgliedstaaten und Aufseher den Unterschieden zwischen Verpflichteten, insbesondere 

zwischen Kreditinstituten und Finanzinstituten und anderen Verpflichteten, in Bezug auf 

ihre Größe, Merkmale und Art der Geschäftstätigkeit Rechnung tragen können. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(102) Die Mitgliedstaaten greifen bei Verstößen gegen die wichtigsten präventiven 

Bestimmungen derzeit auf ein ganzes Spektrum an Geldbußen und verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen zurück und haben keinen kohärenten Ansatz für die Ermittlung und 

Sanktionierung von Verstößen gegen Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. 

Zudem sind sich Aufseher nicht darüber einig, was unter einem „schwerwiegenden“ 

Verstoß zu verstehen ist, und können daher nicht leicht erkennen, wann eine Geldbuße 

verhängt werden sollte. Diese Diversität beeinträchtigt die Bemühungen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und es besteht keine Einheitlichkeit bei den 

Gegenmaßnahmen der Union. Daher sollten gemeinsame Kriterien für die Ermittlung der 

optimalen aufsichtlichen Reaktion auf Verstöße festgelegt werden, und es sollte eine Reihe 

verwaltungsrechtlicher Maßnahmen vorgesehen werden, die die Aufseher ergreifen 

könnten, um bei Verstößen Abhilfe zu schaffen, sei es in Verbindung mit Geldbußen 

oder, wenn die Verstöße nicht schwerwiegend genug sind, um mit einer Geldbuße 

geahndet zu werden, für sich genommen. Um Verpflichteten einen Anreiz zu geben, die 

Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/…+ einzuhalten, muss die abschreckende 

Wirkung von Geldbußen gestärkt werden. Dementsprechend sollte der Mindestbetrag der 

Höchststrafe, die bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Verordnung (EU) 2024/… 

verhängt werden kann, angehoben werden. Die Mitgliedstaaten sollten bei der Umsetzung 

dieser Richtlinie dafür sorgen, dass die Verhängung von Geldbußen und die Anwendung 

verwaltungsrechtlicher Maßnahmen sowie die Verhängung von strafrechtlichen 

Sanktionen gemäß dem nationalen Recht nicht gegen den Grundsatz „ne bis in idem“ 

verstoßen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(103) Im Fall von Verpflichteten, bei denen es sich um juristische Personen handelt, treten 

Verstöße gegen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung nach Handlungen – oder unter der Verantwortung – der 

natürlichen Personen ein, die die Befugnis haben, ihre Tätigkeiten zu leiten, auch durch 

Vertreter, Vertriebspartner oder andere Personen, die im Namen des Verpflichteten 

handeln. Um sicherzustellen, dass Aufsichtsmaßnahmen als Reaktion auf solche 

Verstöße wirksam sind, sollte der Verpflichtete auch für von natürlichen Personen 

vorgenommenen Handlungen, seien sie vorsätzlich oder fahrlässig begangen worden, 

haftbar gemacht werden. Unbeschadet der Haftung juristischer Personen in 

Strafverfahren deutet jegliche Absicht, dem Verpflichteten aus Verstößen einen Vorteil 

zu verschaffen, auf umfassendere Versäumnisse in den internen Strategien, Verfahren 

und Kontrollen des Verpflichteten zur Verhinderung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung hin. Diese Versäumnisse 

untergraben die Rolle des Verpflichteten als Torwächter des Finanzsystems der Union. 

Jegliche Absicht, aus einem Verstoß gegen eine Anforderung zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen Vorteil zu ziehen, sollte daher als 

erschwerender Umstand betrachtet werden. 

(104) Die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Systeme für die Verhängung von 

Geldbußen, die Anwendung von verwaltungsrechtlichen Maßnahmen und die 

Verhängung von Zwangsgeldern. Darüber hinaus sind bestimmte verwaltungsrechtliche 

Maßnahmen, zu denen Aufseher befugt sind, wie etwa der Entzug oder die Aussetzung 

einer Lizenz, von der Durchführung dieser Maßnahmen durch andere Behörden 

abhängig. Um einer derartigen Vielfalt von Situationen gerecht zu werden, ist es 

angebracht, Flexibilität in Bezug auf die Mittel einzuräumen, mit denen Aufseher 

Geldbußen verhängen, Abhilfemaßnahmen anwenden und Zwangsgelder verhängen. 

Unabhängig von den gewählten Mitteln obliegt es den Mitgliedstaaten und den 

beteiligten Behörden, sicherzustellen, dass die eingesetzten Mechanismen das 

angestrebte Ergebnis der Wiederherstellung der Rechtsbefolgung erreichen, und 

wirksame, abschreckende und verhältnismäßige Geldbußen zu verhängen.
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(105) Um sicherzustellen, dass Verpflichtete Anforderungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten und die Risiken der Geldwäsche, 

damit zusammenhängender Vortaten und der Terrorismusfinanzierung, denen sie 

ausgesetzt sind, wirksam mindern, sollten Aufseher in der Lage sein, 

verwaltungsrechtliche Maßnahmen nicht nur als Abhilfe bei festgestellten Verstößen zu 

ergreifen, sondern auch dann, wenn sie feststellen, dass Schwachstellen in den internen 

Strategien, Verfahren und Kontrollen voraussichtlich zu Verstößen gegen 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung führen, 

oder wenn diese Strategien, Verfahren und Kontrollen nicht ausreichen, um Risiken zu 

mindern. Der Umfang der angewandten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen und die 

Zeit, die Verpflichteten für die Umsetzung der geforderten Maßnahmen eingeräumt 

wird, hängen von den spezifischen festgestellten Verstößen oder Schwachstellen ab. 

Werden mehrere Verstöße oder Schwachstellen festgestellt, so könnten für die 

Umsetzung jeder einzelnen verwaltungsrechtlichen Maßnahme unterschiedliche Fristen 

gelten. Im Einklang mit dem strafenden und erzieherischen Ziel von 

Bekanntmachungen sollten nur Entscheidungen über die Anwendung 

verwaltungsrechtlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit Verstößen gegen 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekannt 

gemacht werden, nicht aber verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die zur Verhinderung 

solcher Verstöße angewendet werden. 
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(106) Eine zeitnahe Befolgung der auf sie angewandten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 

durch Verpflichtete ist von wesentlicher Bedeutung, um im gesamten Binnenmarkt 

einen angemessenen und kohärenten Grad an Schutz vor Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung sicherzustellen. 

Versäumen es Verpflichtete, verwaltungsrechtliche Maßnahmen innerhalb der gesetzten 

Frist zu befolgen, so müssen Aufseher in der Lage sein, verstärkten Druck auf den 

Verpflichteten auszuüben, um die Rechtsbefolgung unverzüglich wiederherzustellen. Zu 

diesem Zweck sollte es Aufsehern möglich sein, ab der für die Wiederherstellung der 

Rechtsbefolgung gesetzten Frist Zwangsgelder zu verhängen, auch rückwirkend, wenn 

die Entscheidung über die Verhängung des Zwangsgelds zu einem späteren Zeitpunkt 

getroffen wird. Bei der Berechnung der Höhe von Zwangsgeldern sollten Aufseher den 

Gesamtumsatz des Verpflichteten und die Art und Schwere des Verstoßes oder der 

Schwachstelle, auf die die Aufsichtsmaßnahme abzielt, berücksichtigen, um ihre 

Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit sicherzustellen. Angesichts ihres Ziels, einen 

Verpflichteten zur Befolgung einer verwaltungsrechtlichen Maßnahme anzuhalten, 

sollten Zwangsgelder zeitlich befristet sein und für höchstens sechs Monate gelten. Zwar 

sollte es Aufsehern möglich sein, die Verhängung von Zwangsgeldern um höchstens 

sechs Monate zu verlängern, doch sollten im Einklang mit dem breiten Spektrum an 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen, die Aufseher anwenden können, alternative 

Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, um einer längeren Situation der 

Nichteinhaltung zu begegnen. 
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(107) Lässt das Rechtssystem des Mitgliedstaats die Verhängung von in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Geldbußen auf dem Verwaltungsweg nicht zu, so können die Vorschriften 

über Geldbußen so angewandt werden, dass die Strafe vom Aufseher eingeleitet und von 

Justizbehörden verhängt wird. Daher müssen diese Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 

die Anwendung der Vorschriften und Geldbußen eine den von den Aufsehern 

verhängten Geldbußen gleichwertige Wirkung hat. Bei der Verhängung solcher 

Geldbußen sollten Justizbehörden der Empfehlung des Aufsehers, der die Strafe 

einleitet, berücksichtigen. Die verhängten Geldbußen sollten wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein. 

(108) Verpflichtete können im Zuge der Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit 

im Binnenmarkt ihre Produkte und Dienstleistungen in der gesamten Union anbieten. Ein 

wirksames Aufsichtssystem setzt voraus, dass Aufseher sich der Schwachstellen bei der 

Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung durch die Verpflichteten bewusst sind. Daher ist es wichtig, dass 

Aufseher sich gegenseitig über Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

informieren können, die gegen Verpflichtete verhängt bzw. auf sie angewandt werden, 

sofern diese Informationen für andere Aufseher relevant sind. 
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(109) Die Bekanntmachung einer Geldbuße oder verwaltungsrechtlichen Maßnahme bei einem 

Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2024/…+ kann eine starke abschreckende Wirkung 

gegen die Wiederholung eines solchen Verstoßes haben. Zudem sind dadurch andere 

Unternehmen, noch bevor sie eine Geschäftsbeziehung eingehen, über die Risiken der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit dem sanktionierten 

Verpflichteten informiert und werden Aufseher in anderen Mitgliedstaaten im Hinblick auf 

Risiken, die von einem in ihrem Mitgliedstaat grenzüberschreitend tätigen Verpflichteten 

ausgehen, unterstützt. Aus diesen Gründen sollte die Verpflichtung zur Bekanntmachung 

von Entscheidungen über Geldbußen, gegen die kein Rechtsbehelf eingelegt wurde, 

bestätigt werden und auf die Bekanntmachung bestimmter verwaltungsrechtlicher 

Maßnahmen, die als Abhilfe bei Verstößen gegen Anforderungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergriffen werden, sowie auf Zwangsgelder 

ausgeweitet werden. Eine solche Bekanntmachung sollte jedoch verhältnismäßig sein, und 

Aufseher sollten bei der Entscheidung über die Bekanntmachung einer Geldbuße oder 

verwaltungsrechtlichen Maßnahme der Schwere des Verstoßes und der abschreckenden 

Wirkung, die mit der Bekanntmachung voraussichtlich erreicht werden kann, Rechnung 

tragen. Zu diesem Zweck können Mitgliedstaaten entscheiden, die Bekanntmachung 

verwaltungsrechtlicher Maßnahmen, gegen ein Rechtsbehelf eingelegt wurde, 

aufzuschieben, wenn diese Maßnahmen als Abhilfe bei einem Verstoß ergriffen werden, 

der nicht schwerwiegend, wiederholt oder systematisch ist. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(110) Die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates22 gilt für die 

Meldung von Verstößen gegen die Richtlinie (EU) 2015/849 in Bezug auf Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung und den Schutz von Personen, die solche Verstöße 

melden, auf die in Teil II des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/1937 Bezug genommen 

wird. Da die Richtlinie (EU) 2015/849 mit der vorliegenden Richtlinie aufgehoben wird, 

sollte die Bezugnahme auf die Richtlinie (EU) 2015/849 in Anhang II der Richtlinie 

(EU) 2019/1937 als Bezugnahme auf die vorliegende Richtlinie verstanden werden. 

Gleichzeitig müssen maßgeschneiderte Vorschriften für die Meldung von Verstößen 

gegen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die 

die Richtlinie (EU) 2019/1937 ergänzen, beibehalten werden, insbesondere in Bezug auf 

die Anforderungen an Verpflichtete, interne Meldekanäle einzurichten, und die 

Ermittlung von Behörden, die für die Entgegennahme und Weiterverfolgung von 

Meldungen über Verstöße gegen Vorschriften zur Verhinderung und Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig sind. 

                                                 
22 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden 
(ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17). 
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(111) Eine neue, vollständig integrierte und kohärente Strategie zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Unionsebene mit festen Aufgaben sowohl 

für die zuständigen Behörden der Union als auch für die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, um eine reibungslose und permanente Zusammenarbeit zu gewährleisten, 

ist von grundlegender Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit 

zwischen allen Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

der Mitgliedstaaten und der Union von größter Bedeutung und sollte geklärt und verbessert 

werden. Es ist nach wie vor Aufgabe der Mitgliedstaaten, die erforderlichen Vorschriften 

zu erlassen, um sicherzustellen, dass politische Entscheidungsträger auf nationaler Ebene, 

zentrale Meldestellen, Aufseher, einschließlich der AMLA, und andere an der Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beteiligte zuständige Behörden sowie 

Steuerbehörden und Strafverfolgungsbehörden, die im Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie tätig werden, über wirksame Mechanismen für die Zusammenarbeit und 

Koordinierung verfügen, auch durch ein restriktives Vorgehen bei der Weigerung 

zuständiger Behörden, auf Ersuchen einer anderen zuständigen Behörde 

zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Unabhängig von den 

eingerichteten Mechanismen sollte eine solche nationale Zusammenarbeit zu einem 

wirksamen System zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung sowie zur Verhinderung 

der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen führen. 

(112) Um eine wirksame Zusammenarbeit und insbesondere den Informationsaustausch zu 

erleichtern und zu fördern, sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, der 

Kommission und der AMLA die Liste ihrer zuständigen Behörden und die einschlägigen 

Kontaktdaten zu übermitteln. 
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(113) Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können von allen für Kreditinstitute 

zuständigen Aufsehern aufgedeckt werden. Aufsichtliche Informationen in Bezug auf 

Kredit- und Finanzinstitute, wie etwa Informationen in Bezug auf die Eignung und 

Zuverlässigkeit von Direktoren und Anteilseignern, die internen Kontrollmechanismen, die 

Verwaltung oder die Rechtsbefolgung und das Risikomanagement, sind für eine 

angemessene Aufsicht im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung dieser Institute häufig unerlässlich. In ähnlicher Weise sind 

Informationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch für die 

allgemeine Beaufsichtigung solcher Institute wichtig. Daher sollten die Zusammenarbeit 

und der Informationsaustausch mit Aufsehern zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und den zentralen Meldestellen im Einklang mit anderen 

Rechtsinstrumenten der Union wie etwa den Richtlinien 2013/36/EU23, 2014/49/EU24, 

2014/59/EU25, 2014/92/EU26 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 

Richtlinie (EU) 2015/2366 auf alle für die Beaufsichtigung dieser Verpflichteten 

zuständige Behörden ausgeweitet werden. Um eine wirksame Umsetzung dieser 

Zusammenarbeit zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten die AMLA jährlich über den 

durchgeführten Austausch unterrichten. 

                                                 
23 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 338). 

24 Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

25 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU
, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 190). 

26 Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und 
den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 214). 
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(114) Die Zusammenarbeit mit anderen, im Rahmen der Richtlinien 2014/92/EU und 

(EU) 2015/2366 für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten zuständig sind, kann dazu 

beitragen, unbeabsichtigte Folgen der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zu verringern. Kreditinstitute könnten beschließen, 

Geschäftsbeziehungen zu Kunden oder Kundengruppen zu beenden oder einzuschränken, 

um Risiken lieber zu vermeiden als zu steuern. Solche Praktiken der Risikominderung 

könnten den Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

schwächen und die Aufdeckung verdächtiger Transaktionen erschweren, da sich die 

betroffenen Kunden gezwungen sehen, zur Deckung ihres Finanzbedarfs auf weniger 

sichere oder nicht regulierte Zahlungskanäle zurückzugreifen. Gleichzeitig könnte die 

weite Verbreitung solcher Praktiken der Risikominderung im Bankensektor zu einer 

finanziellen Ausgrenzung bestimmter Kategorien von Zahlungsstellen oder Verbrauchern 

führen. Die Finanzaufseher sind am besten in der Lage festzustellen, ob ein Kreditinstitut 

sich weigert, eine Geschäftsbeziehung einzugehen, obwohl es aufgrund des nationalen 

Rechts zur Umsetzung der Richtlinie 2014/92/EU oder der Richtlinie (EU) 2015/2366 

möglicherweise dazu verpflichtet wäre, ohne dies auf der Grundlage der dokumentierten 

Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden zu begründen. Die Finanzaufseher sollten in einem 

solchen Fall oder bei Beendigung von Geschäftsbeziehungen infolge von Praktiken der 

Risikominderung die Behörden, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der Richtlinie 

2014/92/EU oder der Richtlinie (EU) 2015/2366 durch Finanzinstitute zu gewährleisten, 

entsprechend unterrichten. 
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(115) Zusammenarbeit zwischen den Finanzaufsehern und den für das Krisenmanagement von 

Kreditinstituten und Wertpapierfirmen zuständigen Behörden und insbesondere den für das 

Einlagensicherungssystem benannten Behörden und Abwicklungsbehörden ist eine 

Voraussetzung dafür, die Ziele der Verhinderung von Geldwäsche im Rahmen der 

vorliegenden Richtlinie und des Schutzes der Finanzstabilität und der Einleger im Rahmen 

der Richtlinien 2014/49/EU und 2014/59/EU miteinander in Einklang zu bringen. ▌Die 

Finanzaufseher sollten die benannten Behörden und Abwicklungsbehörden im Rahmen 

jener Richtlinien über jeden Fall unterrichten, in dem sie aus Gründen der Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des 

Ausfalls oder der Nichtverfügbarkeit von Einlagen feststellen. Die Finanzaufseher sollten 

diese Behörden auch über alle Transaktionen, Konten oder Geschäftsbeziehungen 

unterrichten, die von der zentralen Meldestelle ausgesetzt wurden, um die Wahrnehmung 

der Aufgaben der benannten Behörden und Abwicklungsbehörden in Fällen eines 

erhöhten Risikos des Ausfalls oder der Nichtverfügbarkeit von Einlagen zu ermöglichen, 

unabhängig von dem Grund für dieses erhöhte Risiko. 

(116) Um eine solche Zusammenarbeit in Bezug auf Kredit- und Finanzinstitute zu erleichtern, 

sollte die AMLA in Absprache mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde Leitlinien 

veröffentlichen, in denen die wichtigsten Elemente dieser Zusammenarbeit, einschließlich 

der Art und Weise, wie Informationen ausgetauscht werden sollten, präzisiert werden. 

(117) Die Kooperationsmechanismen sollten auch auf die für die Beaufsichtigung und 

Überwachung von Abschlussprüfern zuständigen Behörden ausgeweitet werden, da eine 

solche Zusammenarbeit die Wirksamkeit des Unionsrahmens zur Bekämpfung der 

Geldwäsche verbessern kann. 
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(118) Der Informationsaustausch und die Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten sind für die Zwecke dieser Richtlinie unabdingbar. Dementsprechend 

sollten die Mitgliedstaaten einen solchen Informationsaustausch oder diese Amtshilfe 

weder verbieten noch unangemessenen oder übermäßig restriktiven Bedingungen 

unterwerfen. 

(119) Aufseher sollten, unabhängig von ihrer Art oder ihrem jeweiligen Status, 

zusammenarbeiten und vertrauliche Informationen austauschen können. Zu diesem Zweck 

sollten sie über eine angemessene Rechtsgrundlage für den Austausch vertraulicher 

Informationen und für die Zusammenarbeit verfügen. Der Informationsaustausch und die 

Zusammenarbeit mit sonstigen Behörden, die gemäß anderen Rechtsakten der Union für 

die Beaufsichtigung oder Überwachung von Verpflichteten zuständig sind, sollten nicht 

aufgrund von Rechtsunsicherheit, die sich infolge eines Mangels an expliziten 

Bestimmungen in diesem Bereich ergeben könnte, ungewollt behindert werden. Die 

Klärung des Rechtsrahmens ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass die Aufsicht in 

einer Reihe von Fällen anderen als Aufsehern zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, wie etwa der Europäischen Zentralbank (EZB), anvertraut 

wurde. 

(120) Informationen, die sich im Besitz von Aufsehern befinden, könnten für die Ausübung 

von Tätigkeiten anderer zuständiger Behörden von zentraler Bedeutung sein. Um die 

Wirksamkeit des Rahmens der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten den 

Informationsaustausch zwischen Aufsehern und anderen zuständigen Behörden 

zulassen. Für die Verwendung ausgetauschter vertraulicher Informationen sollten 

strenge Vorschriften gelten. 
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(121) Die Wirksamkeit des Rahmens der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung hängt von der Zusammenarbeit eines breiten Spektrums 

zuständiger Behörden ab. Um diese Zusammenarbeit zu erleichtern, sollte die AMLA 

beauftragt werden, in Abstimmung mit der EZB, den Europäischen Aufsichtsbehörden, 

Europol, Eurojust und der EUStA Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen allen 

zuständigen Behörden auszuarbeiten. In diesen Leitlinien sollte auch beschrieben werden, 

wie gemäß anderen Rechtsakten der Union für die Beaufsichtigung oder Überwachung von 

Verpflichteten zuständige Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Bedenken in 

Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten. 

(122) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie gilt die 

Verordnung (EU) 2016/679. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union für die Zwecke dieser Richtlinie 

gilt die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates27. Die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird von Mitgliedstaaten als 

wichtiges öffentliches Interesse anerkannt. Behörden, die für Ermittlungen oder 

Strafverfolgungsmaßnahmen in Fällen von Geldwäsche, damit zusammenhängenden 

Vortaten oder Terrorismusfinanzierung oder für das Aufspüren, die Beschlagnahme oder 

das Einfrieren und Einziehen von Verögenswerten aus Straftaten zuständig sind, sollten 

jedoch die Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der 

polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden, 

einschließlich der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates28, 

einhalten. 

                                                 
27 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 

28 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 89). 
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(123) Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Angleichung dieser Richtlinie an die 

überarbeiteten FATF-Empfehlungen in vollem Einklang mit dem Unionsrecht erfolgt, 

insbesondere hinsichtlich des Datenschutzrechts der Union, einschließlich der Vorschriften 

für die Datenübermittlung, und hinsichtlich des Schutzes der in der Charta verankerten 

Grundrechte. Die Umsetzung der vorliegenden Richtlinie umfasst auch die Erhebung, 

Analyse und Speicherung sowie den Austausch von Daten innerhalb der Union und mit 

Drittländern. Eine solche Verarbeitung personenbezogener Daten sollte unter 

uneingeschränkter Achtung der Grundrechte ausschließlich für die in dieser Richtlinie 

festgelegten Zwecke und für die nach dieser Richtlinie erforderlichen Tätigkeiten, wie 

etwa den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden, erlaubt sein. 

(124) Für personenbezogene Daten, die für die Zwecke dieser Richtlinie verarbeitet werden, 

gelten die Zugangsrechte der betroffenen Person. Der Zugang der betroffenen Person zu 

Informationen im Zusammenhang mit Meldungen verdächtiger Transaktionen würde 

jedoch die Wirksamkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

erheblich beeinträchtigen. Aus diesem Grund könnten Ausnahmen und Beschränkungen 

dieses Rechts gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/679 und gegebenenfalls 

Artikel 25 der Verordnung (EU) 2018/1725 gerechtfertigt sein. Die betroffene Person hat 

das Recht zu verlangen, dass eine in Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 genannte 

Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls der Europäische Datenschutzbeauftragte die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung überprüft, sowie das Recht auf Rechtsbehelf gemäß 

Artikel 79 der genannten Verordnung. Die in Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 

genannte Aufsichtsbehörde kann auch von Amts wegen tätig werden. Unbeschadet der 

Einschränkungen des Zugangsrechts sollte die Aufsichtsbehörde der betroffenen Person 

mitteilen können, dass sie alle erforderlichen Überprüfungen durchgeführt hat und zu 

welchen Ergebnissen sie hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der betreffenden Verarbeitung 

gelangt ist. 
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(125) Um während der Aufbauphase der AMLA einen kontinuierlichen Informationsaustausch 

zwischen den zentralen Meldestellen sicherzustellen, sollte die Kommission für einen 

befristeten Zeitraum weiterhin den Betrieb von FIU.net übernehmen. Um die zentralen 

Meldestellen umfassend in den Betrieb des Systems einzubeziehen, sollte die Kommission 

regelmäßigen Kontakt mit der Plattform der zentralen Meldestellen der EU (im Folgenden 

„FIU-Plattform der EU“) pflegen, einer informellen Gruppe, die sich aus Vertretern der 

zentralen Meldestellen zusammensetzt, seit 2006 aktiv ist und dem Ziel dient, die 

Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen zu erleichtern und sich über Fragen 

der Zusammenarbeit auszutauschen. 

(126) Technische Regulierungsstandards sollten eine kohärente Harmonisierung in der gesamten 

Union gewährleisten. Da die AMLA im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung über hochspezialisierte Fachkenntnisse verfügt, wäre es 

angemessen, ihr die Aufgabe zu übertragen, Entwürfe technischer Regulierungsstandards, 

die keine politischen Entscheidungen erfordern, zur Vorlage an die Kommission 

auszuarbeiten. 

www.parlament.gv.at



 

 84 

(127) Um sicherzustellen, dass zentrale Meldestellen und Aufseher kohärente Ansätze verfolgen, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte im Hinblick auf die Festlegung 

von Indikatoren für die Einstufung der Schwere von Versäumnissen bei der Meldung 

angemessener, zutreffende und aktueller Informationen an die Zentralregister zu 

erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung29 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und 

der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
29  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(128) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, von der AMLA entwickelte 

technische Regulierungsstandards anzunehmen, in denen Folgendes festgelegt wird: die 

Relevanz- und Auswahlkriterien für die Feststellung, ob eine Meldung verdächtiger 

Transaktionen einen anderen Mitgliedstaat betrifft; ▌Benchmarks und Methodik für die 

Bewertung und Klassifizierung des Risikoprofils von Verpflichteten im Hinblick auf 

inhärente Risiken und Restrisiken und die Häufigkeit der Überprüfung des Risikoprofils; 

die Kriterien für die Bestimmung der Umstände der Benennung einer zentralen 

Kontaktstelle bestimmter Dienstleister sowie der Funktionen der zentralen Kontaktstellen; 

die Aufgaben der Aufseher des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats und die 

Modalitäten für die Zusammenarbeit zwischen diesen; die allgemeinen Bedingungen für 

die Funktionsweise der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor, das Muster für die von den Finanzaufsehern zu 

unterzeichnende schriftliche Vereinbarung, alle zusätzlichen Maßnahmen, die von den 

Kollegien durchzuführen sind, wenn Gruppen Verpflichtete im Nichtfinanzsektor 

umfassen, sowie die Bedingungen für die Teilnahme von Finanzaufsehern in Drittländern; 

die allgemeinen Bedingungen für die Arbeitsweise der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nichtfinanzsektor, das Muster für die 

von den Aufsehern des Nichtfinanzsektors zu unterzeichnende schriftliche 

Vereinbarung, die Bedingungen für die Teilnahme von nichtfinanziellen Aufsehern in 

Drittländern sowie alle zusätzlichen Maßnahmen, die von den Kollegien durchzuführen 

sind, wenn Gruppen Kredit- oder Finanzinstitute umfassen; Indikatoren für die 

Einstufung des Schweregrads von Verstößen gegen diese Richtlinie, Kriterien, die bei der 

Festsetzung der Höhe von Geldbußen oder der Anwendung verwaltungsrechtlicher 

Maßnahmen zu berücksichtigen sind, und eine Methodik für die Verhängung von 

Zwangsgeldern. Die Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards im Wege 

von delegierten Rechtsakten gemäß Artikel 290 AEUV und im Einklang mit Artikel 49 der 

Verordnung (EU) 2024/…+ erlassen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(129) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung dieser Richtlinie zu gewährleisten, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um Folgendes 

festzulegen: eine Methodik für die Erstellung von Statistiken; das Format für die 

Übermittlung der Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer an das Zentralregister; 

technische Spezifikationen und Verfahren, die für die Durchführung des Zugangs zu den 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer durch die Zentralregister auf der Grundlage 

eines berechtigten Interesses erforderlich sind; das Format für die Übermittlung der 

Angaben an die zentralen automatisierten Mechanismen; die technischen Spezifikationen 

und Verfahren für die Vernetzung der zentralen automatisierten Mechanismen der 

Mitgliedstaaten mit dem System zur Vernetzung von Bankkontenregistern; technische 

Spezifikationen und Verfahren, die notwendig sind, um für die Vernetzung der 

Zentralregister der Mitgliedstaaten zu sorgen; sowie technische Spezifikationen und 

Verfahren, die notwendig sind, um für die Vernetzung der zentralen automatisierten 

Mechanismen der Mitgliedstaaten zu sorgen. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates30 ausgeübt 

werden. 

(130)  Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, von der AMLA entwickelte 

technische Durchführungsstandards anzunehmen, in denen das für den 

Informationsaustausch zwischen zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten zu verwendende 

Format sowie das für den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen zwischen Aufsehern 

der Union und den entsprechenden Stellen in Drittländern zu verwendende Format festgelegt 

wird. Die Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards im Wege von 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV und im Einklang mit Artikel 53 der 

Verordnung (EU) 2024/…+ erlassen. 

(131) Diese Richtlinie wahrt die durch die Charta anerkannten Grundrechte und Grundsätze, 

insbesondere das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf den 

Schutz personenbezogener Daten und die unternehmerische Freiheit. 

                                                 
30 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 
Verordnung einfügen. 
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(132) Die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Vielfalt sind Grundwerte der Union, 

die sie in allen Bereichen ihres Handelns zu fördern beabsichtigt. Zwar wurden in 

diesen Bereichen Fortschritte erzielt, doch muss noch mehr getan werden, um eine 

ausgewogene Vertretung bei der Entscheidungsfindung zu erreichen, sei es auf 

Unionsebene oder auf nationaler Ebene. Unbeschadet der vorrangigen Anwendung 

leistungsbezogener Kriterien sollten die Mitgliedstaaten bei der Ernennung der Leiter 

ihrer nationalen Aufsichtsbehörden und zentralen Meldestellen bestrebt sein, ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis, Vielfalt und Inklusion sicherzustellen, und 

Überschneidungen zwischen ihnen so weit wie möglich berücksichtigen. Die 

Mitgliedstaaten sollten sich auch bei der Auswahl ihrer Vertreter in den 

Verwaltungsräten der AMLA um eine ausgewogene und inklusive Vertretung bemühen. 

(133) Bei der Erstellung eines Berichts zur Beurteilung der Umsetzung dieser Richtlinie sollte 

die Kommission die Achtung der in der Charta anerkannten Grundrechte und Grundsätze 

angemessen berücksichtigen. 
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(134) Durch die Entscheidung des Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen C-37/20 und 

C-601/20 WM und Sovim SA gegen Luxembourg Business Regisers31 wurde die durch 

Richtlinie (EU) 2018/843 vorgenommene Änderung des Artikels 30 Absatz 5 der 

Richtlinie (EU) 2015/849 soweit für nichtig erklärt, wie Mitgliedstaaten verpflichtet 

werden, sicherzustellen, dass Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer von auf ihrem 

Territorium eingetragenen Unternehmen und anderen juristischen Personen in allen Fällen 

für jedermann zugänglich sind. Zur Sicherstellung von Rechtsklarheit ist es wichtig, dass 

jene Vorschrift dahingehend angepasst wird, dass klargestellt wird, dass nur Personen oder 

Organisationen mit einem berechtigten Interesse in der Lage sein sollten, auf jene 

Informationen zuzugreifen. Die gleiche Bedingung sollte für den Zugang zu Informationen 

über den wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts oder ähnlichen Rechtsvereinbarungen 

gelten. Die Richtlinie (EU) 2015/849 sollte daher geändert werden. Die Bedeutung dieses 

Urteils geht über Artikel 30 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 hinaus und ähnelt den 

Bestimmungen, mit denen der Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer von 

Rechtsvereinbarungen geregelt wird. Um zu gewährleisten, dass die Union den richtigen 

Ausgleich zwischen dem Schutz der Grundrechte und der Verfolgung eines legitimen Ziels 

von allgemeinem Interesse wie dem Schutz des Finanzsystems der Union gegen 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung trifft, ist es daher angemessen Änderungen zu 

Artikel 31 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 einzuführen. Den Mitgliedstaaten sollte 

zur Inkraftsetzung der notwendigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung 

dieser Abänderungen ein Jahr ab dem Tag dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie 

gewährt werden. Im Hinblick auf die Bedeutung der Gewährleistung eines angemessenen 

Unionsrahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, sollten 

die Mitgliedstaaten sich größtmöglich bemühen diese Abänderungen so schnell wie 

möglich vor dieser Frist umzusetzen. 

                                                 
31  Urteil des Gerichtshofs vom 22. November 2022, WM und Sovim SA gegen Luxembourg 

Business Registers, verbundene Rechtssachen C-37/20 und C-601/20, 
ECLI:EU:C:2022:912. 

www.parlament.gv.at



 

 89 

(135) Da ein harmonisierter Ansatz für den Zugang zu Zentralregistern auf der Grundlage 

des Nachweises eines berechtigten Interesses dringend umgesetzt werden muss, sollten 

die einschlägigen Bestimmungen von den Mitgliedstaaten bis zum … [24 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] umgesetzt werden. Da jedoch in der Anfangsphase der 

neuen Regelung für den Zugang auf Grundlage eines berechtigten Interesses die Zahl 

der Anträge, die von den für die Zentralregister zuständigen Stellen zu bearbeiten sind, 

voraussichtlich einen Höchststand erreichen wird, sollten die Fristen für die Gewährung 

des Zugangs für die ersten vier Monate der Anwendung der neuen Regelung nicht 

gelten. Die Mitgliedstaaten sollten bis zum … [fünf Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] zentrale Zugangsstellen für Informationen über 

Immobilienregister einrichten. Zentrale automatisierte Mechanismen, die die Ermittlung 

der Inhaber von Bankkonten, Zahlungskonten, Kryptowertekonten und Depotkonten 

ermöglichen, und Schließfächer sollten bis zu diesem Datum ebenfalls vernetzt sein. 

(136) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines koordinierten, kohärenten 

Mechanismus zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des 

Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

festgelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die 

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(137) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten32 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält der 

Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(138) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 konsultiert und hat am 22. September 2021 eine 

Stellungnahme abgegeben33 — 

(139) Die Richtlinie (EU) 2015/849 sollte daher aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
32 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
33 ABl. C 524 vom 29.12.2021, S. 10. 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Abschnitt 1 

Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Richtlinie sind Vorschriften für Folgendes festgelegt: 

a) die auf nationaler Ebene für diejenigen Sektoren anwendbaren Maßnahmen, die Risiken 

der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind; 

b) die Anforderungen in Bezug auf die Registrierung, Ermittlung und Kontrollen der 

Führungsebene und der wirtschaftlichen Eigentümer von Verpflichteten; 

c) die Ermittlung von Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auf Ebene 

der Union und der Mitgliedstaaten; 

d) die Einrichtung von Registern wirtschaftlicher Eigentümer ▌und von Bankkontenregistern 

und den Zugang zu diesen Registern sowie den Zugang zu Informationen über 

Immobilien; 

e) die Zuständigkeiten und Aufgaben zentraler Meldestellen; 

f) die Zuständigkeiten und Aufgaben der an der Beaufsichtigung von Verpflichteten 

beteiligten Stellen; 

g) die Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden und die Zusammenarbeit mit 

Behörden, die unter andere Rechtsakte der Union fallen. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie gelten die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 Absatz 

1 der Verordnung (EU) 2024/...+. 

Darüber hinaus bezeichnet der Begriff 

1. „Finanzaufseher“ einen für Kreditinstitute und Finanzinstitute zuständigen Aufseher; 

2. „Aufseher des Nichtfinanzsektors“ einen für den Nichtfinanzsektor zuständigen 

Aufseher; 

3. „Nichtfinanzsektor“ die in Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

aufgeführten Verpflichtete. 

4. „Verpflichteter“ eine in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2024/…+ aufgeführte natürliche 

oder juristische Personen, die nicht gemäß den Artikeln 4, 5, 6 oder 7 der genannten 

Verordnung ausgenommen ist; 

5. „Herkunftsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem sich die eingetragene Niederlassung 

des Verpflichteten befindet, oder, wenn der Verpflichtete keine eingetragene 

Niederlassung hat, den Mitgliedstaat, in dem sich sein Hauptsitz befindet; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:36/24;Nr:36;Year:24&comp=36%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0239;Code:COD&comp=0239%7C2021%7C


 

 93 

6. „Aufnahmemitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem der Verpflichtete eine Niederlassung 

betreibt, etwa ein Tochterunternehmen oder eine Zweigniederlassung, oder im Rahmen 

der Dienstleistungsfreiheit über eine Infrastruktur tätig ist und bei dem es sich nicht um 

den Herkunftsmitgliedstaat dieses Verpflichteten handelt; 

7. „Zollbehörden“ die Zollbehörden im Sinne von Artikel 5 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates34 und die zuständigen Behörden 

im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2018/1672 des 

Europäischen Parlaments und des Rates35; 

8. „Aufsichtskollegium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ eine 

ständige Struktur für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zwecke der 

Beaufsichtigung von Gruppen oder Unternehmen, die in einem anderen 

Aufnahmemitgliedstaat oder in einem Drittland tätig sind; 

9. „Entwurf einer nationalen Maßnahme“ den Wortlaut eines Rechtsakts unabhängig von 

seiner Form, der nach seiner Erlassung Rechtswirkung entfaltet, wobei sich der 

Wortlaut noch in der Vorbereitungsphase befindet, in der noch wesentliche Änderungen 

vorgenommen werden können; 

10. „Depotkonto“ ein Depotkonto im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 28 der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates36; 

11. „Wertpapiere“ Finanzinstrumente im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 15 der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates37; 

                                                 
34 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, 
S. 1). 

35 Verordnung (EU) 2018/1672 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der 
Union verbracht werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 
(ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 6). 

36 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der 
Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 
98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 1). 

37 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 
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Abschnitt 2 

Nationale Maßnahmen in Sektoren, die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

ausgesetzt sind 

Artikel 3 

Ermittlung exponierter Sektoren auf nationaler Ebene 

(1) Ermittelt ein Mitgliedstaat, dass neben Verpflichteten auch Unternehmen aus anderen 

Sektoren Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind, so 

kann er beschließen, die gesamte oder Teile der Verordnung (EU) 2024/…+ auf diese 

zusätzlichen Unternehmen anzuwenden. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 teilen die Mitgliedstaaten der Kommission ihre Absicht 

mit, die gesamte oder Teile der Verordnung (EU) 2024/…+ auf Unternehmen in anderen 

Sektoren anzuwenden. Dieser Notifizierung wird Folgendes beigefügt: 

a) eine Begründung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, auf 

denen diese Absicht beruht; 

b) eine Bewertung der Auswirkungen einer solchen Anwendung auf die Erbringung von 

Dienstleistungen im Binnenmarkt; 

c) die Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/…+, die der Mitgliedstaat auf diese 

Unternehmen anzuwenden beabsichtigt; 

d) den Wortlaut der Entwürfe nationaler Maßnahmen, sowie jegliche Aktualisierung, 

sofern der Mitgliedstaat den Anwendungsbereich, den Inhalt oder die Umsetzung 

dieser mitgeteilten Maßnahmen erheblich ändert. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten schieben den Erlass nationaler Maßnahmen um sechs Monate ab dem 

Datum der in Absatz 2 genannten Mitteilung auf. 

Die Aufschiebung nach Unterabsatz 1 gilt nicht in Fällen, in denen mit der nationalen 

Maßnahme darauf abgezielt wird, eine ernsthafte und gegenwärtige Bedrohung durch 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. In diesem Fall ist der 

Mitteilung nach Absatz 2 auch eine Begründung dahingehend beizufügen, weshalb der 

Mitgliedstaat den Erlass nicht aufschieben wird. 

(4) Vor Ablauf des in Absatz 3 genannten Zeitraums gibt die Kommission nach Konsultation 

der durch die Verordnung (EU) 2024/…+ errichteten Behörde zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) eine ausführliche Stellungnahme dazu 

ab, ob die geplante Maßnahme 

a) im Hinblick auf die ermittelten Risiken angemessen ist, wobei insbesondere zu 

berücksichtigen ist, ob die von dem Mitgliedstaat ermittelten Risiken den 

Binnenmarkt betreffen; 

b) im Hinblick auf den freien Dienstleistungs- oder Kapitalverkehr oder auf die 

Niederlassungsfreiheit von Dienstleistern im Binnenmarkt Hindernisse schaffen 

könnte, die in keinem angemessenen Verhältnis zu den Risiken der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung stehen, die mit der Maßnahme gemindert werden sollen. 

In der ausführlichen in Unterabsatz 1 genannten Stellungnahme wird auch angegeben, ob 

die Kommission beabsichtigt, Maßnahmen auf Unionsebene vorzuschlagen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(5) Hält es die Kommission nicht für angebracht, Maßnahmen auf Unionsebene 

vorzuschlagen, so erstattet der betreffende Mitgliedstaat der Kommission innerhalb von 

zwei Monaten nach Erhalt der in Absatz 4 genannten ausführlichen Stellungnahme Bericht 

über die Maßnahmen, die er diesbezüglich zu ergreifen beabsichtigt. Die Kommission 

nimmt zu der von dem Mitgliedstaat vorgeschlagenen Maßnahme Stellung. 

(6) Bekundet die Kommission ihre Absicht, gemäß Absatz 4 Unterabsatz 2 Maßnahmen auf 

Unionsebene vorzuschlagen, so sieht der betreffende Mitgliedstaat vom Erlass der in 

Absatz 2 Buchstabe d genannten nationalen Maßnahmen ab, es sei denn, mit diesen 

nationalen Maßnahmen wird darauf abgezielt, eine ernsthafte und gegenwärtige 

Bedrohung durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. 

(7) Wenn die Mitgliedstaaten am ... [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] nationale 

Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 bereits auf andere Sektoren als 

Verpflichtete anwenden, so können sie die gesamte oder Teile der Verordnung 

(EU) 2024/…+ auf diese Sektoren anwenden. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum ... [42 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] die gemäß Unterabsatz 1 auf nationaler Ebene ermittelten 

Sektoren mit, für die die Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/…+ gelten, und legen 

eine Begründung für die Exponiertheit dieser Sektoren gegenüber Risiken von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung vor. Innerhalb von sechs Monaten nach dieser Mitteilung 

gibt die Kommission nach Konsultation der AMLA eine ausführliche Stellungnahme 

gemäß Absatz 4 ab. Hält die Kommission es nicht für angebracht, Maßnahmen auf 

Unionsebene vorzuschlagen, so findet Absatz 5 Anwendung. 

(8) Bis zum … [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und danach 

jedes Jahr veröffentlicht die Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union eine 

konsolidierte Liste der Sektoren, für die Mitgliedstaaten beschlossen haben, die gesamte 

oder einen Teil der Verordnung (EU) 2024/…+ anzuwenden. 

Artikel 4 

Anforderungen an bestimmte Dienstleister 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wechselstuben und Scheckeinlösestellen sowie 

Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften entweder zugelassen oder eingetragen sind. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Anbieter von Glücksspieldiensten reguliert 

sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass andere als die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Verpflichteten in Bezug auf die Registrierungsanforderungen einem 

Mindestniveau unterliegen, das den Aufsehern ermöglicht, sie zu identifizieren. 

Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Verpflichteten Zulassungs- oder Registrierungsanforderungen gemäß anderen 

Rechtsakten der Union oder nationalen Vorschriften unterliegen, mit denen der Zugang 

zu einem Beruf reguliert wird oder nach denen dieser Zulassungs- oder 

Registrierungsanforderungen unterliegt, die den Aufsehern ermöglichen, sie zu 

identifizieren. 

Artikel 5 

Anforderungen an die Gewährung von Aufenthaltsrechten im Gegenzug für Investitionen 

(1) Die Mitgliedstaaten, in deren innerstaatlichem Recht die Gewährung von 

Aufenthaltsrechten im Gegenzug für Investitionen jeglicher Art vorgesehen ist, wie etwa 

gegen Vermögenstransfers, gegen den Erwerb oder die Anmietung von Immobilien, 

gegen Anlagen in Staatsanleihen, gegen Investitionen in Gesellschaften, gegen eine 

Schenkung oder eine gemeinnützige Stiftung oder gegen Beiträge zum Staatshaushalt, 

ergreifen mindestens folgende Maßnahmen, um die damit verbundenen Risiken der 

Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung zu 

mindern: 

a) einen Risikomanagementprozess, einschließlich der Ermittlung, Klassifizierung 

und Minderung von Risiken unter der Koordinierung einer benannten Behörde.; 
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b) Maßnahmen zur Minderung der Risiken der Geldwäsche, damit 

zusammenhängender Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung im 

Zusammenhang mit Antragsteller, die im Gegenzug für Investitionen 

Aufenthaltsrechte anstreben, einschließlich 

i) der Überprüfung des Profils des Antragstellers durch die benannte Behörde, 

wozu auch die Einholung von Informationen über die Herkunft der Gelder 

und des Vermögens des Antragstellers zählt; 

ii) der Überprüfung der Informationen über die Antragsteller anhand von 

Informationen, die sich im Besitz der in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 44 

Buchstaben a und c der Verordnung (EU) 2024/...+ genannten zuständigen 

Behörden befinden, vorbehaltlich der Einhaltung des geltenden nationalen 

Strafprozessrechts, und anhand von Listen von Personen und 

Organisationen, die restriktiven Maßnahmen der Union unterliegen; 

iii) regelmäßiger Überprüfungen von Antragstellern mit mittlerem und hohem 

Risiko. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Umsetzung des Risikomanagementprozesses 

überwacht wird, auch indem er jährlich bewertet wird.  

(3) Die Mitgliedstaaten erlassen und setzen die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Maßnahmen in einer Weise um, die mit den Risiken im Einklang steht, die 

bei der Risikobewertung gemäß Artikel 8 ermittelt wurden. 

(4) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen jährlich einen Bericht über die Risiken der 

Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung im 

Zusammenhang mit der Gewährung von Aufenthaltsrechten im Gegenzug für 

Investitionen. Diese Berichte werden veröffentlicht und enthalten folgende 

Informationen: 

a) die Zahl der eingegangenen Anträge und die Herkunftsländer der Antragsteller; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) die Zahl der erteilten und abgelehnten Aufenthaltstitel und die Gründe für solche 

Ablehnungen; 

c) jede festgestellte Entwicklung in Bezug auf die Risiken der Geldwäsche, damit 

zusammenhängende Vortaten oder die Terrorismusfinanzierung im 

Zusammenhang mit der Gewährung von Aufenthaltsrechten im Gegenzug für 

Investitionen. 

(5) Bis zum … [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] unterrichten 

die Mitgliedstaaten die Kommission über die gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

erlassenen Maßnahmen. Diese Unterrichtung enthält eine Erläuterung dieser 

Maßnahmen, die sich auf die entsprechende von dem Mitgliedstaat gemäß Artikel 8 

dieser Richtlinie durchgeführte Risikobewertung stützt. 

(6) Die Kommission veröffentlicht die Maßnahmen, über die sie gemäß Absatz 5 

unterrichtet wurde, im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(7) Bis zum … [sechs Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

veröffentlicht die Kommission einen Bericht, in dem die gemäß Absatz 5 mitgeteilten 

Maßnahmen zur Minderung der Risiken der Geldwäsche, damit zusammenhängender 

Vortaten und der Terrorismusfinanzierung bewertet werden, und gibt erforderlichenfalls 

Empfehlungen ab. 
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Artikel 6 

Kontrollen der Führungsebene und der wirtschaftlichen Eigentümer bestimmter Verpflichteter 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten Aufseher, sich zu vergewissern, dass die Mitglieder der 

Führungsebene der in Artikel 4 Absätze 1 und 2 genannten Verpflichteten sowie 

finanziellen gemischten Holdinggesellschaften und die wirtschaftlichen Eigentümer dieser 

Unternehmen über einen guten Leumund verfügen und aufrecht und integer handeln. 

Zudem verfügt die Führungsebene solcher Unternehmen über das/die für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche(n) Wissen und Fachkenntnisse. 

(2) In Bezug auf die in Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben a, b, d, e, f und h bis o der Verordnung 

(EU) 2024/…+ genannten Verpflichteten stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Aufseher 

die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass wegen Geldwäsche, 

damit zusammenhängender Vortaten oder Terrorismusfinanzierung verurteilte Personen 

oder deren Mittelsmänner beruflich zugelassen werden, bei einem solchen Verpflichteten 

eine Funktion der Führungsebene innehaben oder wirtschaftliche Eigentümer dieser 

Verpflichteten sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Aufseher ▌auf risikoorientierter Basis überprüfen, 

ob die Anforderungen der Absätze 1 und 2 weiterhin erfüllt sind. Sie überprüfen 

insbesondere, ob die Mitglieder der Führungsebene der in Absatz 1 genannten 

Verpflichteten einen guten Leumund besitzt, aufrecht und integer handelt und über 

das/die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche(n) Wissen und Fachkenntnisse 

verfügt, wenn ein berechtigter Grund zu der Annahme besteht, dass bei einem 

Verpflichteten Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder der Versuch zur 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung begangen wurde oder begangen wird oder dass 

diesbezüglich ein erhöhtes Risiko besteht. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Aufseher befugt sind, zu verlangen, dass wegen 

Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder Terrorismusfinanzierung 

verurteilte Personen aus der Führungsebene der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Verpflichteten entfernt werden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Aufseher befugt 

sind, Mitglieder der Führungsebene der in Absatz 1 genannten Verpflichteten, bei denen 

davon ausgegangen wird, dass sie keinen guten Leumund besitzen, nicht aufrecht und 

integer handeln, oder über das/die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche(n) 

Wissen und Fachkenntnisse verfügen, aus ihrer Funktion zu entfernen oder vorübergehend 

zu suspendieren. 

▌ 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Aufseher befugt sind, wegen Geldwäsche, den 

entsprechenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung verurteilte Personen, bei denen es 

sich um wirtschaftliche Eigentümer eines in Absatz 1 und 2 genannten Verpflichteten 

handelt, von Verpflichteten zu trennen, auch indem sie Aufseher dazu befugen, die 

Veräußerung der Beteiligung dieser wirtschaftlichen Eigentümer an Verpflichteten zu 

verlangen. 

(6) Für die Zwecke dieses Artikels stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Aufseher oder 

jegliche andere Behörden, die auf nationaler Ebene für die Bewertung der für die Personen 

nach den Absätzen 1 und 2 geltenden Anforderungen zuständig sind, im Einklang mit 

ihrem nationalen Recht die zentrale Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 2024/…+ und das 

Strafregister dahingehend überprüfen, ob eine einschlägige Verurteilung der betreffenden 

Person vermerkt ist. Jeder Informationsaustausch für diese Zwecke erfolgt im Einklang mit 

dem Beschluss 2009/315/JI und dem Beschluss 2009/316/JI gemäß der jeweiligen 

Umsetzung in nationales Recht. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Entscheidungen, die von Aufsehern gemäß 

diesem Artikel getroffen werden, Gegenstand wirksamer Abhilfeverfahren, 

einschließlich eines gerichtlichen Rechtsbehelfs, sind. 

(8) Bis zum … [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] gibt die 

AMLA Leitlinien zu Folgendem heraus: 

a) den in Absatz 1 genannten Kriterien zur Prüfung des Leumunds, der 

Aufrichtigkeit und der Integrität; 

b) den in Absatz 1 genannten Kriterien zur Prüfung des Wissens und der 

Fachkenntnisse; 

c) der von Aufsehern vorgenommenen einheitlichen Anwendung der ihnen durch 

diesen Artikel übertragenen Befugnisse. 

Bei der Erstellung der in Unterabsatz 1 genannten Leitlinien berücksichtigt die AMLA 

die Besonderheiten jedes Sektors, in dem die Verpflichteten tätig sind. 

(9) Die Mitgliedstaaten wenden diesen Artikel ab dem … [5 Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] in Bezug auf die Verpflichteten nach 

Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe n und o der Verordnung (EU) 2024/…+ an. 

Abschnitt 3 

Risikobewertungen 

Artikel 7 

Risikobewertung auf Unionsebene 

(1) Die Kommission führt eine Bewertung der Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung sowie der Risiken der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter 

finanzieller Sanktionen für den Binnenmarkt durch, die mit grenzüberschreitenden 

Tätigkeiten im Zusammenhang stehen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Bis zum ... [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] erstellt die 

Kommission zu diesem Zweck einen Bericht, in dem diese Risiken auf Unionsebene 

ermittelt, analysiert und bewertet werden. Die Kommission aktualisiert ihren Bericht in der 

Folge alle vier Jahre. Die Kommission kann Teile des Berichts gegebenenfalls häufiger 

aktualisieren. 

Wenn die Kommission bei der Aktualisierung des Berichts neue Risiken ermittelt, kann 

sie den Mitgliedstaaten empfehlen, dass sie eine Aktualisierung ihrer nationalen 

Risikobewertungen in Erwägung ziehen oder sektorspezifische Risikobewertungen 

gemäß Artikel 8 durchführen, um diese Risiken zu bewerten. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Bericht wird veröffentlicht, mit Ausnahme der Teile, die 

vertrauliche Informationen enthalten. 

(3) Der in Absatz 1 genannte Bericht erstreckt sich zumindest auf Folgendes: 

a) die Bereiche und Sektoren des Binnenmarkts, in denen Risiken der Geldwäsche und 

der Terrorismusfinanzierung bestehen; 

b) die Art und die Schwere der mit den einzelnen Bereichen und Sektoren verbundenen 

Risiken; 

c) die am weitesten verbreiteten Mittel zum Waschen illegaler Erträge unter Angabe – 

soweit verfügbar – der Mittel, die insbesondere bei Transaktionen zwischen 

Mitgliedstaaten und Drittländern eingesetzt werden, unabhängig von der Einstufung 

eines Drittlands gemäß Kapitel III Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 2024/…+; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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d) eine Bewertung der Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die 

mit juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen verbunden sind, 

einschließlich der Exponiertheit gegenüber Risiken, die von ausländischen 

juristischen Personen und ausländischen Rechtsvereinbarungen ausgehen; 

e) die Risiken der Nichtumsetzung und Umgehung ▌gezielter finanzieller Sanktionen. 

(4) Die Kommission richtet Empfehlungen für geeignete Maßnahmen zur Bewältigung der 

ermittelten Risiken an die Mitgliedstaaten. Falls die Mitgliedstaaten beschließen, die 

Empfehlungen in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung nicht umzusetzen, teilen sie dies der Kommission mit und legen 

eine ausführliche Begründung für diesen Beschluss vor. 

(5) Die AMLA gibt gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) 2024/…+ bis zum ... [sechs Jahre 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und danach alle zwei Jahre eine an die 

Kommission gerichtete Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung für die Union ab. Die AMLA kann häufiger Stellungnahmen 

oder Aktualisierungen ihrer früheren Stellungnahmen abgeben, wenn sie dies für 

angemessen erachtet. Die von der AMLA abgegebenen Stellungnahmen werden 

veröffentlicht, mit Ausnahme der Teile, die vertrauliche Informationen enthalten. 

(6) Bei der Durchführung der in Absatz 1 genannten Bewertung koordiniert die Kommission 

die Arbeiten auf Unionsebene, berücksichtigt die in Absatz 4 genannten Stellungnahmen 

und bezieht Experten der Mitgliedstaaten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung, Vertreter der nationalen Aufsichtsbehörden und der 

zentralen Meldestellen, ▌die AMLA und andere Gremien auf Unionsebene, sowie andere 

einschlägige Interessenträger, soweit angebracht, mit ein. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(7) Innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des in Absatz 2 genannten Berichts und danach 

alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht über die auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Berichts ergriffenen Maßnahmen 

vor. 

Artikel 8 

Nationale Risikobewertung 

(1) Jeder Mitgliedstaat führt eine nationale Risikobewertung durch, um die ihn betreffenden 

Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die Risiken der 

Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen zu ermitteln, zu 

bewerten, zu verstehen und zu mindern. Die Mitgliedstaaten halten diese Risikobewertung 

auf dem neuesten Stand und überprüfen sie mindestens alle vier Jahre. 

Sind die Mitgliedstaaten der Auffassung, dass die Risikosituation dies erfordert, so 

können sie die nationale Risikobewertung häufiger überprüfen oder sektorspezifische 

Ad-hoc-Risikobewertungen durchführen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Behörde oder richtet einen Mechanismus zur 

Koordinierung der nationalen Reaktion auf die in Absatz 1 genannten Risiken ein. Der 

Name dieser Behörde oder die Beschreibung dieses Mechanismus wird der Kommission 

mitgeteilt. Die Kommission veröffentlicht die Liste der benannten Behörden oder der 

eingerichteten Mechanismen im Amtsblatt der Europäischen Union. 
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(3) Bei der Durchführung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten nationalen 

Risikobewertung berücksichtigen die Mitgliedstaaten den in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

Bericht, einschließlich der erfassten Sektoren und Produkte sowie die Ergebnisse dieses 

Berichts. 

(4) Die Mitgliedstaaten nutzen die nationale Risikobewertung, um 

a) ihre Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 

verbessern, indem sie insbesondere alle Bereiche, in denen Verpflichtete verstärkte 

Maßnahmen im Einklang mit einem risikobasierten Ansatz anwenden müssen, 

ermitteln und gegebenenfalls die zu treffenden Maßnahmen spezifizieren; 

b) gegebenenfalls Sektoren oder Bereiche mit geringerem oder höherem Risiko der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln; 

c) die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die mit allen Arten 

von in ihren Hoheitsgebieten niedergelassenen juristischen Personen und mit allen 

Arten von Rechtsvereinbarungen, die nationalem Recht unterliegen, die in ihrem 

Hoheitsgebiet verwaltet werden oder deren Trustees oder die Personen, die bei 

einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehaben, in 

ihrem Hoheitsgebiet ansässig sind, verbunden sind, zu bewerten und Kenntnis von 

der Exponiertheit gegenüber Risiken, die von ausländischen juristischen Personen 

und ausländischen Rechtsvereinbarungen ausgehen, zu haben; 

▌ 

d) Entscheidungen über die Zuweisung und Priorisierung von Ressourcen zur 

Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Bekämpfung 

der Nichtumsetzung und Umgehung ▌gezielter finanzieller Sanktionen zu treffen; 
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e) sicherzustellen, dass für jeden Sektor oder Bereich Regelungen, die den jeweiligen 

Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung angemessen sind, 

festgelegt werden; 

f) den zuständigen Behörden und Verpflichteten umgehend geeignete Informationen 

zur Verfügung zu stellen, die es ihnen erleichtern, die in Artikel 10 der Verordnung 

(EU) 2024/…+ genannten Bewertungen der Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung und die dort genannte Bewertung der Risiken der 

Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen ▌vorzunehmen. 

▌ 

Die Mitgliedstaaten beschreiben in ihrer nationalen Risikobewertung die institutionelle 

Struktur und die allgemeinen Verfahren ihrer Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung, einschließlich in Bezug auf die zentralen Meldestellen, 

Steuerbehörden und Staatsanwälte, die Mechanismen zur Zusammenarbeit mit den 

entsprechenden Stellen innerhalb der Union oder in Drittländern sowie die 

zugewiesenen Human- und Finanzressourcen, soweit diese Informationen zur Verfügung 

stehen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen bei der Durchführung ihrer nationalen Risikobewertung die 

angemessene Beteiligung der zuständigen Behörden und betreffenden Interessenträger 

sicher. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission, der AMLA und den anderen Mitgliedstaaten 

die Ergebnisse ihrer nationalen Risikobewertungen, einschließlich der zugehörigen 

Aktualisierungen und Überarbeitungen, zur Verfügung. Ein Mitgliedstaat kann dem die 

Risikobewertung durchführenden Mitgliedstaat gegebenenfalls einschlägige zusätzliche 

Informationen zur Verfügung stellen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 

Bewertung wird veröffentlicht. Diese Zusammenfassung enthält keine vertraulichen 

Informationen. Alle Dokumente, die gemäß dem vorliegenden Absatz verbreitet oder 

veröffentlicht werden, umfassen keine Informationen, die die Ermittlung natürlicher 

Personen ermöglichen oder eine juristische Person nennen. 

▌ 

Artikel 9 

Statistiken 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(1) Die Mitgliedstaaten führen umfassende Statistiken über Aspekte, die für die Wirksamkeit 

ihres Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von Belang 

sind, um die Wirksamkeit dieses Rahmens zu überprüfen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Statistiken enthalten Folgendes: 

a) Daten zur Messung von Größe und Bedeutung der verschiedenen Sektoren, die in 

den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, einschließlich der Anzahl der 

natürlichen und juristischen Personen sowie der wirtschaftlichen Bedeutung jedes 

Sektors; 

b) Daten zur Messung von Meldungen, Untersuchungen und Gerichtsverfahren im 

Rahmen des nationalen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Anzahl der bei der zentralen Meldestelle 

erstatteten Meldungen verdächtiger Transaktionen, der im Anschluss daran 

ergriffenen Maßnahmen, der gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2018/1672 der 

zentralen Meldestelle übermittelten Informationen über grenzüberschreitende 

physische Transfers von Barmitteln sowie der im Anschluss daran ergriffenen 

Maßnahmen, und – auf Jahresbasis – der Anzahl der untersuchten Fälle, der Anzahl 

der verfolgten Personen und der Anzahl der wegen Straftaten der Geldwäsche oder 

der Terrorismusfinanzierung verurteilten Personen, der in Artikel 2 der Richtlinie 

(EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates38 aufgeführten Arten 

von Vortaten - wenn derartige Informationen vorliegen -, sowie des Werts des 

eingefrorenen, beschlagnahmten oder eingezogenen Vermögens in Euro; 

                                                 
38 Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche (ABl. L 284 vom 
12.11.2018, S. 22). 
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c) die Zahl und den Prozentsatz der Meldungen verdächtiger Transaktionen, die zur 

Weitergabe an andere zuständige Behörden geführt haben, und, soweit verfügbar, 

die Zahl und den Prozentsatz der Meldungen, die zu weiteren Ermittlungen geführt 

haben, zusammen mit dem gemäß Artikel 27 erstellten Jahresbericht der zentralen 

Meldestellen; 

d) Daten über die Zahl der grenzüberschreitenden Informationsersuchen, die von der 

zentralen Meldestelle gestellt wurden, bei ihr eingingen, von ihr abgelehnt oder 

teilweise bzw. vollständig beantwortet wurden, aufgeschlüsselt nach ersuchendem 

Staat; 

e) die Zahl der Ersuchen um Rechtshilfe oder anderer internationaler Ersuchen um 

Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer und um 

Bankkontoinformationen gemäß Kapitel IV der Verordnung (EU) 2024/…+ und 

Kapitel II Abschnitte 1 und 2 dieser Richtlinie, die von entsprechenden Stellen 

außerhalb der Union gestellt oder an sie gerichtet wurden, aufgeschlüsselt nach 

zuständiger Behörde und Staat; 

f) das Personal, das Aufsehern sowie zentralen Meldestellen für die Ausführung der in 

Artikel 19 angegebenen Aufgaben zugewiesen wurde; 

g) die Anzahl der vor Ort und anderweitig ergriffenen Aufsichtsmaßnahmen, die Zahl 

der auf der Grundlage der Aufsichtsmaßnahmen festgestellten Verstöße und die Zahl 

der von Aufsichtsbehörden und Selbstverwaltungseinrichtungen gemäß Kapitel IV 

Abschnitt 4 verhängten Geldbußen und Zwangsgeldern oder angewandten 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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h) die Zahl und die Art der festgestellten Verstöße gegen Verpflichtungen gemäß 

Kapitel IV der Verordnung (EU) 2024/…+ und der im Zusammenhang mit diesen 

Verstößen verhängten Geldbußen oder angewandten verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen, die Zahl der dem in Artikel 10 dieser Richtlinie genannten 

Zentralregister gemeldeten Unstimmigkeiten sowie die Zahl der gemäß Artikel 10 

Absatz 11 dieser Richtlinie durchgeführten Kontrollen, die von der für das 

Zentralregister zuständigen Stelle oder in deren Namen durchgeführt wurden; 

i) die folgenden Informationen zur Umsetzung von Artikel 12: 

i) die Zahl der Anträge auf Zugang zu Angaben zu den wirtschaftlichen 

Eigentümern in Zentralregistern anhand der in Artikel 12 Absatz 2 

festgelegten Kategorien; 

ii) den Prozentsatz der Anträge auf Zugang zu Informationen, die für jede der 

in Artikel 12 Absatz 2 jeweils festgelegten Kategorien abgelehnt wurden; 

iii) eine Zusammenfassung der Kategorien von Personen, denen gemäß 

Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2 Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer gewährt wurde; 

j) die Zahl der von den zuständigen Behörden getätigten Abfragen in 

Bankkontenregistern oder Datenabrufmechanismen, aufgeschlüsselt nach 

Kategorie der zuständigen Behörde, und die Anzahl der von den zentralen 

Meldestellen und Aufsichtsbehörden getätigten Abfragen über die Vernetzung der 

Bankkontenregister; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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k) die folgenden Informationen zur Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen: 

i) den Wert der eingefrorenen Gelder oder anderer Vermögenswerte, 

aufgeschlüsselt nach Art; 

ii) das Personal, das den für die Umsetzung und Durchsetzung gezielter 

finanzieller Sanktionen zuständigen Behörden zugewiesen wurde. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 2 genannten Statistiken jährlich 

erhoben und der Kommission übermittelt werden. Die in Absatz 2 Buchstaben a, c, d und f 

genannten Statistiken werden zudem auch der AMLA übermittelt. 

Die AMLA speichert diese Statistiken gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2024/…+ in 

ihrer Datenbank. 

(4) Die AMLA gibt bis zum ... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

eine an die Kommission gerichtete Stellungnahme zur Methodik für die Erstellung der in 

Absatz 2 Buchstaben a, c, d, f und g genannten Statistiken ab. 

(5) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die Methodik für die 

Erstellung der in Absatz 2 genannten Statistiken und die Modalitäten ihrer Übermittlung an 

die Kommission und die AMLA festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 72 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Bis zum … [sechs Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und danach 

alle zwei Jahre veröffentlicht die Kommission einen ▌Bericht, in dem die in Absatz 2 

genannten Statistiken zusammengefasst und erläutert werden, und stellt ihn auf ihrer 

Website zur Verfügung. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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KAPITEL II 

REGISTER 

Abschnitt 1 

Zentralregister wirtschaftlicher Eigentümer 

Artikel 10 

Zentralregister wirtschaftlicher Eigentümer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 62 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

genannten Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer, die Erklärung gemäß 

Artikel 63 Absatz 4 jener Verordnung und Informationen über die in Artikel 66 jener 

Verordnung genannten Nominee-Strukturen in einem Zentralregister in dem Mitgliedstaat 

aufbewahrt werden, in dem die juristische Person gegründet oder in dem der Trustees 

eines Express-Trusts oder die Person, die eine entsprechende Position in einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung innehat, niedergelassen oder ansässig ist, oder von dem aus die 

Rechtsvereinbarung verwaltet wird. Diese Anforderung gilt nicht für juristische Personen 

oder Rechtsvereinbarungen gemäß Artikel 65 der Verordnung (EU) 2024/...+. 

Die in dem in Unterabsatz 1 genannten Zentralregister wirtschaftlicher Eigentümer (im 

Folgenden „Zentralregister“) enthaltenen Angaben werden in maschinenlesbarem Format 

verfügbar gemacht und im Einklang mit den in Absatz 6 genannten 

Durchführungsrechtsakten erhoben. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in 

Artikel 62 der Verordnung (EU) 2024/...+ genannten Angaben über den wirtschaftlichen 

Eigentümer ausländischer juristischer Personen und ausländischer 

Rechtsvereinbarungen gemäß Artikel 67 jener Verordnung in einem Zentralregister des 

Mitgliedstaats gemäß den Bedingungen des Artikels 67 jener Verordnung aufbewahrt 

werden. Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass das Zentralregister einen Hinweis 

darauf enthält, welche in Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/…+ 

aufgeführte Situation die Eintragung der ausländischen juristischen Person oder 

Rechtsvereinbarung auslöst. 

(3) Sind die Trustees eines Express-Trusts oder Personen, die eine entsprechende Position 

in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung halten, in verschiedenen Mitgliedstaaten 

niedergelassen oder ansässig, so gilt ein Nachweis für die Registrierung oder ein Auszug 

aus den Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer, die von einem Mitgliedstaat in 

einem Zentralregister geführt werden, als ausreichend, um die Registrierungspflicht als 

erfüllt zu betrachten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für das Zentralregister zuständige Stelle 

befugt ist, von juristischen Personen, Trustees n von Express-Trusts und Personen, die 

eine entsprechende Position in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung innehaben, sowie 

von deren rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentümer Angaben anzufordern, die zur 

Ermittlung und Überprüfung ihrer wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich sind, 

darunter Beschlüsse und Sitzungsprotokolle des Leitungsorgans, 

Partnerschaftsvereinbarungen, Treuhandurkunden, Vollmachten oder andere vertragliche 

Vereinbarungen und Unterlagen. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(5) Wird keine Person gemäß Artikel 63 Absatz 3 und Artikel 64 Absatz 6 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ als der wirtschaftliche Eigentümer ermittelt, so enthält das Zentralregister 

a) eine gemäß Artikel 63 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 64 Absatz 7 Buchstabe a 

der Verordnung (EU) 2024/...+ mit einer Begründung versehene entsprechende 

Erklärung, dass es keinen wirtschaftlichen Eigentümer gibt oder dass die 

wirtschaftlichen Eigentümer nicht ermittelt werden konnten, 

b) Angaben zu allen der Führungsebene der juristischen Person angehörigen 

natürlichen Personen, die den Angaben gemäß Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/...+ entsprechen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten 

Angaben sowohl den zuständigen Behörden als auch der AMLA zum Zweck der 

gemeinsamen Analyse gemäß Artikel 32 dieser Richtlinie und Artikel 40 der Verordnung 

(EU) 2024/...++, Selbstverwaltungseinrichtungen und Verpflichteten zur Verfügung 

stehen. Die Verpflichteten haben jedoch nur Zugang zu der von der juristischen Person 

oder Rechtsvereinbarung vorgelegten Erklärung, wenn sie Unstimmigkeiten gemäß 

Artikel 24 der Verordnung (EU) 2024/...+ melden oder nachweisen, welche Schritte sie 

unternommen haben, um die wirtschaftlichen Eigentümer der juristischen Person oder 

Rechtsvereinbarung zu bestimmen; in diesem Fall können sie auch auf die Begründung 

zugreifen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(6) Die Kommission legt bis zum ... [zwölf Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der vorliegenden Richtlinie] in Durchführungsrechtsakten das Format für die 

Übermittlung der in Artikel 62 der Verordnung (EU) 2024/...+ genannten Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer, einschließlich einer von der für die Zentralregister 

zuständigen Stelle zu prüfenden Checkliste mit Mindestanforderungen zu diesen 

Angaben, an das Zentralregister fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 72 Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Prüfverfahren erlassen. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer in 

den Zentralregistern angemessen, zutreffend und aktuell sind, und richten dafür 

entsprechende Mechanismen ein. Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten zumindest 

die folgenden Anforderungen: 

a) Die für die Zentralregister zuständigen Stellen überprüfen innerhalb einer 

angemessenen Frist nach der Übermittlung der Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer und in der Folgezeit regelmäßig, ob diese Angaben angemessen, 

zutreffend und auf dem neuesten Stand sind; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE …/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) die zuständigen Behörden melden – sofern angemessen und soweit diese 

Verpflichtung ihre Funktionen nicht unnötig beeinträchtigt – den für die 

Zentralregister zuständigen Stellen jegliche Unstimmigkeiten, die sie zwischen den 

Angaben ▌in den Zentralregistern und den ihnen zur Verfügung stehenden Angaben 

▌feststellen; 

Umfang und Häufigkeit der in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Überprüfung 

müssen den Risiken entsprechen, die mit den gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe d und 

Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe c ermittelten Kategorien von juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen verbunden sind 

Die Kommission gibt bis zum ... [vier Jahre nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] Empfehlungen zu den Methoden und Verfahren heraus, die von den für die 

Zentralregister zuständigen Stellen zur Überprüfung der Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer und von den Verpflichteten und den zuständigen Behörden zur Feststellung 

und Meldung von Unstimmigkeiten bei den Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

anzuwenden sind. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Zentralregistern enthaltenen Angaben 

jede Änderung des wirtschaftlichen Eigentums juristischer Personen und 

Rechtsvereinbarungen sowie von Nominee-Strukturen nach deren erstmaliger 

Eintragung in das Register umfassen. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

prüfen, ob die in diesen Registern enthaltenen Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer Personen oder Einrichtungen betreffen, die im Zusammenhang mit 

gezielten finanziellen Sanktionen benannt wurden. Diese Überprüfung findet 

unmittelbar nach einer Benennung im Zusammenhang mit gezielten finanziellen 

Sanktionen und in regelmäßigen Abständen statt.  

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Angaben in den Zentralregistern einen 

Hinweis darauf enthalten, dass die juristische Person mit Personen oder Einrichtungen 

in Verbindung steht, gegen die in einer der folgenden Situationen gezielte finanzielle 

Sanktionen verhängt wurden: 

a) eine juristische Person oder Rechtsvereinbarung unterliegt gezielten 

finanziellen Sanktionen, 

b) eine juristische Person oder Rechtsvereinbarung wird von einer Person oder 

Einrichtung kontrolliert, die gezielten finanziellen Sanktionen unterliegt, 
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c) ein wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder 

Rechtsvereinbarung unterliegt gezielten finanziellen Sanktionen. 

Die in Unterabsatz 2 dieses Artikels genannte Angabe muss für jede Person oder 

Organisation, der Zugang zu den in den Zentralregistern enthaltenen Angaben 

gemäß den Artikeln 11 und 12 gewährt wird, sichtbar sein und bleibt so lange 

bestehen, bis die gezielten finanziellen Sanktionen aufgehoben sind. 

(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Meldung einer Unstimmigkeit durch eine 

zuständige Behörde oder einen Verpflichteten gemäß Artikel 24 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ geeignete Maßnahmen zur Behebung der Unstimmigkeiten ergreifen, 

einschließlich der Änderung der in den Zentralregistern enthaltenen Angaben, wenn die 

Stelle in der Lage ist, die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen. In die 

Zentralregister wird bis zur Behebung der Unstimmigkeit ein besonderer Hinweis auf die 

Meldung von Unstimmigkeiten aufgenommen, der für alle Personen oder Stellen, die 

gemäß den Artikeln 11 und 12 Zugang erhalten, sichtbar ist. 

Ist die Unstimmigkeit komplex und können die für die Zentralregister zuständigen 

Stellen sie nicht innerhalb von 30 Arbeitstagen beheben, so registrieren sie den Vorgang 

sowie die ergriffenen Maßnahmen und ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um 

die Unstimmigkeit so bald wie möglich zu beheben. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(11) ▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für das Zentralregister zuständige Stelle – 

entweder direkt oder durch Ersuchen bei einer anderen Behörde, auch bei einer 

Justizbehörde - befugt ist, Kontrollen, einschließlich Inspektionen vor Ort in den 

Betriebsstätten oder an der eingetragenen Niederlassung juristischer Personen, 

durchzuführen, um den aktuellen wirtschaftlichen Eigentümer der juristischen Person 

festzustellen und zu überprüfen, ob die dem Zentralregister vorgelegten Angaben 

zutreffend, angemessen und aktuell sind. Das Recht der für das Zentralregister 

zuständigen Stelle zur Überprüfung der Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer darf in 

keiner Weise eingeschränkt, behindert oder ausgeschlossen werden. 

Handelt es sich bei dem Trustees oder der Person, die eine entsprechende Position 

innehat, um einen Verpflichteten im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 Buchstaben a, b 

oder c der Verordnung (EU) 2024/...+, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

das Zentralregister zuständige Stelle auch befugt ist, Kontrollen, einschließlich 

Inspektionen vor Ort, in den Betriebsstätten oder an der eingetragenen Niederlassung 

des Trustees s oder der Person in einer entsprechenden Position durchzuführen. Bei 

diesen Kontrollen sind die folgenden Schutzmaßnahmen zu beachten: 

a) Bei natürlichen Personen bedarf die Inspektion vor Ort, wenn die Betriebsstätten 

oder die eingetragene Niederlassung mit dem privaten Wohnsitz der natürlichen 

Person identisch sind, einer vorherigen richterlichen Genehmigung, 

b) alle Verfahrensgarantien, die in dem Mitgliedstaat zum Schutz des Privilegs der 

rechtsberatenden Berufe bestehen, sind zu beachten und es darf nicht auf 

Informationen zugegriffen werden, die durch das Privileg der rechtsberatenden 

Berufe geschützt sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

befugt sind, Angaben von anderen Registern, auch in Drittländern, anzufordern, soweit 

diese Informationen für die Wahrnehmung der Aufgaben dieser Stellen erforderlich 

sind. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(12) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

über die erforderlichen automatisierten Mechanismen zur Durchführung der in 

Absatz 7 Buchstabe a und in Absatz 8 genannten Überprüfungen – auch für den 

Abgleich der in diesen Registern enthaltenen Angaben mit in anderen Quellen 

enthaltenen Angaben – verfügen. 

(13) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in Fällen, in denen eine Überprüfung nach 

Absatz 7 Buchstabe a zum Zeitpunkt der Übermittlung der Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer durchgeführt wird und eine für ein Zentralregister 

zuständige Stelle aufgrund dessen zu dem Schluss kommt, dass die Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer Unstimmigkeiten oder Fehler enthalten, die für ein 

Zentralregister zuständige Stelle die Ausstellung eines gültigen Nachweises für die 

Registrierung zurückhalten oder verweigern kann. 

(14) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Durchführung einer Überprüfung gemäß 

Absatz 7 Buchstabe a nach der Übermittlung von Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer, bei der eine für ein Zentralregister zuständige Stelle aufgrund einer 

solchen Überprüfung zu dem Schluss gelangt, dass die Informationen nicht mehr 

angemessen, zutreffend und aktuell sind, die für das Zentralregister zuständige Stelle die 

Gültigkeit des Nachweises für die Registrierung aussetzen kann, bis sie die übermittelten 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer als ordnungsgemäß erachtet, es sei denn, die 

Unstimmigkeiten beschränken sich auf Schreibfehler, verschiedene Arten der 

Transliteration oder geringfügige Ungenauigkeiten, die sich nicht auf die Ermittlung der 

wirtschaftlichen Eigentümer oder deren wirtschaftlichen Interesses auswirken. 
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(15) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für das Zentralregister zuständige Stelle – 

entweder direkt oder durch Ersuchen bei einer anderen Behörde, auch bei einer 

Justizbehörde, – befugt ist, für Versäumnisse – einschließlich wiederholter Versäumnisse 

– dem Zentralregister zutreffende, angemessene und aktuelle Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer zur Verfügung zu stellen, wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Maßnahmen zu ergreifen oder Sanktionen zu verhängen. 

(16) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte im Einklang mit 

Artikel 71 zu erlassen, um diese Richtlinie durch die Festlegung von Indikatoren für die 

Einstufung eines Versäumnisses – auch im Wiederholungsfall –, angemessene, 

zutreffende und aktuelle Angaben an die Zentralregister zu übermitteln, zu ergänzen. 

(17) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen im 

Falle, dass sie im Zuge der gemäß diesem Artikel durchgeführten Kontrollen oder auf 

andere Weise Tatsachen feststellen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in 

Zusammenhang stehen könnten, die zentrale Meldestelle unverzüglich davon in Kenntnis 

setzen. 

(18) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für Zentralregister zuständigen Stellen ihre 

Aufgaben frei von ungebührlicher Einflussnahme wahrnehmen und dass diese Stellen 

dabei Standards für ihre Beschäftigten im Hinblick auf Interessenkonflikte und strikte 

Vertraulichkeit umsetzen. 

(19) Die Zentralregister werden über die durch Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 

(EU) 2017/1132 eingerichtete zentrale Europäische Plattform vernetzt. 
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(20) Die in Absatz 1 genannten Angaben bleiben nach der Auflösung der juristischen Person 

oder nachdem die Rechtsvereinbarung aufgehört hat, zu bestehen, für einen Zeitraum von 

▌fünf ▌Jahren über die nationalen Register und über das Netz der Zentralregister 

wirtschaftlicher Eigentümer öffentlich zugänglich.  

Unbeschadet der Beweisregelungen im nationalen Strafrecht, die auf laufende 

strafrechtliche Ermittlungen und Gerichtsverfahren Anwendung finden, können 

Mitgliedstaaten in konkreten Fällen gestatten oder vorschreiben, dass diese Angaben für 

einen weiteren maximalen Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt werden, sofern die 

Mitgliedstaaten festgestellt haben, dass diese Aufbewahrung für die Verhinderung, 

Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung mutmaßlicher Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung erforderlich und verhältnismäßig ist. 

Nach Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

personenbezogene Daten aus den Zentralregistern gelöscht werden. 

(21) Die Kommission veröffentlicht bis zum … [sieben Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie] einen Bericht, der Folgendes enthält: 

a) eine Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen, die von den für die 

Zentralregister zuständigen Stellen ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass sie 

über angemessene, aktuelle und zutreffende Angaben verfügen, 

b) eine Beschreibung der wichtigsten Arten von Unstimmigkeiten, die von den 

Verpflichteten und den zuständigen Behörden in Bezug auf die in den 

Zentralregistern gespeicherten Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

festgestellt wurden, 
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c) bewährte Verfahren und gegebenenfalls Empfehlungen in Bezug auf die 

Maßnahmen, die von den für die Zentralregister zuständigen Stellen ergriffen 

werden, um sicherzustellen, dass diese Register angemessene, zutreffende und 

aktuelle Angaben enthalten, 

d) einen Überblick über die Merkmale jedes von den Mitgliedstaaten eingerichteten 

Zentralregisters, einschließlich Informationen über Mechanismen, mit denen 

sichergestellt wird, dass die in diesen Registern gespeicherten Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer zutreffend, angemessen und auf dem neuesten Stand 

gehalten werden, 

e) eine Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Gebühren, die für den Zugang zu den 

Angaben in den Zentralregistern erhoben werden. 

Artikel 11 

Allgemeine Vorschriften für den Zugang von zuständigen Behörden, 

Selbstverwaltungseinrichtungen und Verpflichteten zu den Registern wirtschaftlicher Eigentümer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zuständige Behörden sofort, ungefiltert, direkt, frei 

und ohne Inkenntnissetzung der betroffenen juristischen Person oder der betroffenen 

Rechtsvereinbarung auf alle in den vernetzten Zentralregistern nach Absatz 10 

gespeicherten Angaben zugreifen können. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Zugang wird gewährt 

a) den zuständigen Behörden, 

b) Selbstverwaltungseinrichtungen bei der Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen 

gemäß Artikel 37, 

c) Steuerbehörden, 
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d) nationalen Behörden mit Zuständigkeiten für die Umsetzung von restriktiven 

Maßnahmen der Union, die in den auf der Grundlage von Artikel 215 AEUV 

erlassenen Verordnungen des Rates festgelegt sind, 

e) der AMLA für die Zwecke gemeinsamer Analysen gemäß Artikel 32 der 

vorliegenden Richtlinie und Artikel 40 der Verordnung (EU) 2024/...+, 

f) EUStA, 

g) OLAF, 

h) Europol und Eurojust bei der operativen Unterstützung der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verpflichtete beim Ergreifen von 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden gemäß Kapitel III der Verordnung 

(EU) 2024/...++ zeitnah Zugang zu den Angaben haben, die in den in Artikel 10 der 

vorliegenden Richtlinie genannten vernetzten Zentralregistern gespeichert sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten können sich dafür entscheiden, den Verpflichteten die in ihren 

Zentralregistern gespeicherten Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zur 

Verfügung zu stellen, wenn diese eine Gebühr entrichten, die auf die unbedingt 

erforderliche Abdeckung der Kosten für die Gewährleistung der Qualität der in den 

Zentralregistern gespeicherten Angaben und die Bereitstellung der Angaben beschränkt 

ist. Diese Gebühren werden so festgesetzt, dass der wirksame Zugang zu den in den 

Zentralregistern gespeicherten Angaben nicht beeinträchtigt wird. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum [27 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] die Liste der zuständigen Behörden und 

Selbstverwaltungseinrichtungen und die Kategorien der Verpflichteten, denen Zugang zu 

den Zentralregistern gewährt wurde, einschließlich Angaben zur Art der den 

Verpflichteten zur Verfügung stehenden Informationen▌. Die Mitgliedstaaten aktualisieren 

die übermittelten Angaben bei Änderungen der Liste der zuständigen Behörden oder der 

Kategorien von Verpflichteten oder des Umfangs, in dem Verpflichteten ▌Zugang gewährt 

wird. Die Kommission stellt den anderen Mitgliedstaaten die Informationen über den 

Zugang von zuständigen Behörden und Verpflichteten, einschließlich etwaiger 

Änderungen, zur Verfügung. 

Artikel 12 

Besondere Vorschriften für den Zugang von Personen mit berechtigtem Interesse zu den Registern 

wirtschaftlicher Eigentümer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede natürliche oder juristische Person, die ein 

berechtigtes Interesse an der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung nachweisen kann, Zugang 

zu folgenden Angaben zu wirtschaftlichen Eigentümern von juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen hat, die in den in Artikel 10 genannten vernetzten Zentralregistern 

gespeichert sind, ohne Inkenntnissetzung der betroffenen juristischen Person oder 

Rechtsvereinbarung: 

a) der Name des wirtschaftlichen Eigentümers, 

b) der Monat und das Jahr der Geburt des wirtschaftlichen Eigentümers, 
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c) Wohnsitzland und Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeiten des 

wirtschaftlichen Eigentümers, 

d) bei wirtschaftlichen Eigentümern juristischer Personen Art und Umfang des 

wirtschaftlichen Interesses, 

e) bei wirtschaftlichen Eigentümern von Express-Trusts oder ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen die Art des wirtschaftlichen Interesses. 

Über die in Unterabsatz 1 genannten Angaben hinaus stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass jede in Absatz 2 Buchstaben a, b und c genannte natürliche oder juristische Person 

auch Zugang zu historischen Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer der juristischen 

Person oder Rechtsvereinbarung hat, einschließlich von juristischen Personen oder 

Rechtsvereinbarungen, die in den vergangenen fünf Jahren aufgelöst wurden oder 

aufgehört haben zu bestehen, sowie einer Beschreibung der Kontroll- oder 

Eigentümerstruktur. 

Der Zugang gemäß diesem Absatz wird auf elektronischem Wege gewährt. Die 

Mitgliedstaaten stellen jedoch sicher, dass natürliche und juristische Personen, die ein 

berechtigtes Interesse nachweisen können, auch in anderen Formaten auf die Angaben 

zugreifen können, wenn sie nicht in der Lage sind, elektronische Mittel zu nutzen. 

(2) Die folgenden natürlichen oder juristischen Personen haben ein berechtigtes Interesse 

am Zugang zu den in Absatz 1 aufgeführten Angaben: 

a) Personen, die zum Zwecke des Journalismus, der Berichterstattung oder einer 

anderen Form der Meinungsäußerung in den Medien tätig sind, die mit der 

Verhinderung oder Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängender 

Vortaten oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, 
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b) Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich 

Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler, die mit der Prävention oder 

Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten oder 

Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, 

c) natürliche oder juristische Personen, die voraussichtlich eine Transaktion mit 

einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung eingehen und jegliche 

Verbindung zwischen einer solchen Transaktion und der Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung verhindern 

wollen, 

d) Unternehmen, die in Drittländern Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung unterliegen, sofern sie nachweisen können, dass sie 

in Bezug auf eine juristische Person oder eine Rechtsvereinbarung auf die in 

Absatz 1 genannten Angaben zugreifen müssen, um in Bezug auf einen Kunden 

oder einen potenziellen Kunden Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß den 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in 

diesen Drittländern zu erfüllen, 

e) Gegenparteien der für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierungzuständigen Behörden der Union in Drittländern, sofern 

sie nachweisen können, dass sie im Zusammenhang mit einem bestimmten Fall 

Zugang zu den in Absatz 1 genannten Angaben in Bezug auf eine juristische 

Person oder eine Rechtsvereinbarung benötigen, um ihre Aufgaben im Rahmen 

der Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dieser 

Drittländer wahrzunehmen, 

f) die für die Umsetzung von Titel I Kapitel II und III der Richtlinie (EU) 2017/1132 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, insbesondere die Behörden, die für die 

Registrierung von Unternehmen in dem Register gemäß Artikel 16 der genannten 

Richtlinie zuständig sind, und die Behörden der Mitgliedstaaten, die gemäß Titel II 

der genannten Richtlinie für die Prüfung der Rechtmäßigkeit von Umwandlungen, 

Verschmelzungen und Spaltungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

zuständig sind, 

g) von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 71 der Verordnung (EU) 2021/1060 

angegebene Programmbehörden für Begünstigte von Unionsmitteln, 

h) Behörden, die die Aufbau- und Resilienzfazilität gemäß der Verordnung 

(EU) 2021/241 durchführen, in Bezug auf Begünstigte im Rahmen der Fazilität, 
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i) Behörden der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Vergabeverfahren in Bezug 

auf die Bieter und Wirtschaftsteilnehmer, die den Zuschlag im Rahmen des 

Vergabeverfahrens erhalten, 

j) Anbieter von Produkten zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, soweit Produkte, die auf der Grundlage der in Absatz 1 

genannten Angaben entwickelt wurden oder diese Angaben enthalten, nur Kunden 

zur Verfügung gestellt werden, bei denen es sich um Verpflichtete oder zuständige 

Behörden handelt, sofern diese Anbieter nachweisen können, dass sie im Rahmen 

eines Vertrags mit einem Verpflichteten oder einer zuständigen Behörde Zugang 

zu den in Absatz 1 genannten Angaben benötigen. 

Zusätzlich zu den in Unterabsatz 1 ermittelten Kategorien stellen die Mitgliedstaaten 

auch sicher, dass andere Personen, die ein berechtigtes Interesse in Bezug auf die 

Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten 

und Terrorismusfinanzierung nachweisen können, fallweise Zugang zu Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer erhalten. 
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(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum … [vier Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] über die gemäß Absatz 1 erlassenen Maßnahmen: 

a) die Liste der Behörden, die berechtigt sind, Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer gemäß Absatz 2 Buchstaben f, g und h einzusehen, und der Behörden 

oder Kategorien von Behörden, die berechtigt sind, Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer gemäß Absatz 2 Buchstabe i einzusehen, 

b) jede weitere Kategorie von Personen, bei denen ein berechtigtes Interesse am 

Zugang zu den gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 ermittelten Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer festgestellt wurde. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung oder Ergänzung der in 

Unterabsatz 1 genannten Kategorien unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines 

Monats nach ihrem Eintreten, mit. 

Die Kommission stellt die nach dem vorliegenden Absatz erhaltenen Angaben den 

anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zentralregister Aufzeichnungen über die 

Personen führen, die auf die Angaben gemäß dem vorliegenden Artikel zugreifen, und 

diese gegenüber den wirtschaftlichen Eigentümern offenlegen können, wenn diese einen 

Antrag gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 stellen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=


 

 130 

Die Mitgliedstaaten stellen jedoch sicher, dass die von den Zentralregistern 

bereitgestellten Angaben nicht zur Ermittlung einer auf das Register zugreifenden 

Person führen, wenn es sich bei diesen Personen um folgende handelt: 

a) Personen, die zum Zwecke des Journalismus, der Berichterstattung oder einer 

anderen Form der Meinungsäußerung in den Medien tätig sind, die mit der 

Verhinderung oder Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden 

Vortaten oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, 

b) Organisationen der Zivilgesellschaft, die mit der Prävention oder Bekämpfung von 

Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung 

in Verbindung stehen. 

Darüber hinaus stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die für die Zentralregister 

zuständigen Stellen davon absehen, die Identität einer der für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörde der Union gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Nummer 44 Buchstaben a und c der Verordnung (EU) 2024/...+ 

entsprechenden Stelle in Drittländern offenzulegen, so lange wie nötig ist, um die 

Analysen oder Ermittlungen dieser Behörde zu schützen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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In Bezug auf die in Unterabsatz 2 Buchstaben a und b genannten Personen stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass wirtschaftliche Eigentümer, die einen Antrag gemäß 

Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 stellen, Angaben über 

die Funktion oder den Beruf der Personen erhalten, die ihre Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer eingesehen haben. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 3 geben die Behörden bei der Beantragung des 

Zugangs zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer gemäß diesem Artikel den 

Zeitraum, für den sie die Zentralregister ersuchen, von der Offenlegung abzusehen, der 

fünf Jahre nicht überschreiten darf, und die Gründe für diese Beschränkung an, sowie 

inwieweit die Bereitstellung der Angaben den Zweck ihrer Analysen und 

Untersuchungen gefährden würde. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den 

Fällen, in denen die Zentralregister die Identität der Einrichtung, die die Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer eingesehen hat, nicht offenlegen, eine Verlängerung dieses 

Zeitraums nur auf der Grundlage eines begründeten Antrags der Behörde des 

Drittlandes um einen maximalen Zeitraum von einem Jahr gewährt wird, nach dessen 

Ablauf diese Behörde einen neuen begründeten Antrag auf Verlängerung stellt. 

Artikel 13 

Verfahren für die Überprüfung und gegenseitige Anerkennung eines berechtigten Interesses am 

Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Register nach Artikel 10 zuständige 

Stellen Maßnahmen ergreifen, um das Vorliegen des berechtigten Interesses gemäß 

Artikel 12 anhand von Unterlagen, Informationen und Daten, die sie von der 

natürlichen oder juristischen Person, die Zugang zum Zentralregister beantragt (im 

Folgenden „Antragsteller“), erhalten haben, und erforderlichenfalls der Informationen, 

die ihnen gemäß Artikel 12 Absatz 3 zur Verfügung stehen, zu überprüfen. 
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(2) Ob ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

besteht, wird unter Berücksichtigung folgender Faktoren bestimmt: 

a) Funktion oder Beruf des Antragstellers und 

b) mit Ausnahme der in Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Personen die Verbindung zu den spezifischen juristischen Personen 

oder Rechtsvereinbarungen, deren Angaben angefordert werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen eine Person, deren 

berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer im 

Rahmen einer der in Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis i genannten 

Kategorien bereits vom Zentralregister eines anderen Mitgliedstaats überprüft wurde, 

die Überprüfung der Bedingung nach Absatz 2 Buchstabe a erfüllt ist, indem der vom 

Zentralregister dieses anderen Mitgliedstaats ausgestellte Nachweis des berechtigten 

Interesses erhoben wird. 

Die Mitgliedstaaten können das Verfahren gemäß Unterabsatz 1 auf die von anderen 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2 ermittelten zusätzlichen 

Kategorien anwenden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

bei jedem Zugriff auf die Register die Identität der Antragsteller überprüfen. Zu diesem 

Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ausreichende Verfahren für die 

Überprüfung der Identität des Antragstellers zur Verfügung stehen, unter anderem 

indem die Nutzung elektronischer Ermittlungsmittel und einschlägiger qualifizierter 

Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates39 gestattet wird. 

                                                 
39 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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(5) Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe a stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Zentralregister über Mechanismen verfügen, die den wiederholten Zugang von 

Personen mit einem berechtigten Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer ermöglichen, ohne dass ihre Funktion oder ihr Beruf bei jedem Zugriff auf 

die Angaben bewertet werden muss. 

(6) Ab dem [28 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die für Zentralregister zuständigen Stellen die Überprüfung gemäß Absatz 1 

durchführen und dem Antragsteller innerhalb von zwölf Arbeitstagen antworten. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die Frist für die Beantwortung des Antrags im 

Falle einer plötzlich hohen Anzahl von Anträgen auf Zugang zu Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer gemäß diesem Artikel um zwölf Arbeitstage verlängert 

werden. Ist die Anzahl der eingehenden Anträge nach Ablauf der Verlängerung nach 

wie vor hoch, kann diese Frist um weitere zwölf Arbeitstage verlängert werden. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission rechtzeitig jede Verlängerung nach 

Unterabsatz 2 mit. 

Beschließen die für die Zentralregister zuständigen Stellen, den Zugang zu Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer zu gewähren, so stellen sie eine Bescheinigung aus, 

mit der der Zugang für einen Zeitraum von drei Jahren gewährt wird. Die für die 

Zentralregister zuständigen Stellen beantworten Folgeanträge derselben Person auf 

Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer innerhalb von sieben 

Arbeitstagen. 
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(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

einen Antrag auf Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer nur aus einem 

der folgenden Gründe ablehnen dürfen: 

a) der Antragsteller hat die erforderlichen Informationen oder Unterlagen nach 

Absatz 1 nicht vorgelegt, 

b) ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer wurde nicht nachgewiesen, 

c) wenn die für das Zentralregister zuständige Stelle aufgrund der ihr vorliegenden 

Informationen begründete Bedenken hat, dass die Angaben nicht für die Zwecke 

verwendet werden, für die sie angefordert wurden, oder dass die Angaben für 

Zwecke verwendet werden, die nicht mit der Verhinderung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang 

stehen, 

d) wenn eine oder mehrere der in Artikel 15 genannten Situationen vorliegt, 

e) in den in Absatz 3 genannten Fällen erstreckt sich das vom Zentralregister eines 

anderen Mitgliedstaats gewährte berechtigte Interesse am Zugang zu Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer nicht auf die Zwecke, für die die Angaben 

angefordert werden, 

f) wenn sich der Antragsteller in einem Drittland befindet und die Beantwortung des 

Antrags auf Zugang zu Angaben gegen die Bestimmungen des Kapitels V der 

Verordnung (EU) 2016/679 verstößt. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

erwägen, vom Antragsteller zusätzliche Informationen oder Dokumente anzufordern, 

bevor sie einen Antrag auf Zugang aus den in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b, c und e 

genannten Gründen ablehnen. Werden von für die Zentralregister zuständigen Stellen 

zusätzliche Informationen angefordert, so wird die Frist für die Übermittlung einer 

Antwort um sieben Arbeitstage verlängert. 

(8) Verweigern die für die Zentralregister zuständigen Stellen den Zugang zu Angaben 

gemäß Absatz 7, so schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass sie den Antragsteller über die 

Gründe für die Verweigerung und über sein Recht auf Rechtsbehelf informieren. Die 

für das Zentralregister zuständige Stelle dokumentiert die Schritte, die unternommen 

wurden, um den Antrag zu prüfen und weitere Informationen gemäß Absatz 7 

Unterabsatz 2 zu erhalten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

den Zugang widerrufen können, wenn einer der in Absatz 7 genannten Gründe eintritt 

oder der für das Zentralregister zuständigen Stelle bekannt wird, nachdem ein solcher 

Zugang gewährt wurde, gegebenenfalls auch auf der Grundlage des Widerrufs durch 

ein Zentralregister in einem anderen Mitgliedstaat. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es gerichtliche oder administrative Rechtsbehelfe 

gibt, um die Verweigerung oder den Widerruf des Zugangs gemäß Absatz 7 anzufechten. 

(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen Stellen 

die Überprüfung der in Absatz 2 Buchstabe a genannten Funktion oder des dort 

genannten Berufs von Zeit zu Zeit und keinesfalls früher als zwölf Monate nach der 

Gewährung des Zugangs wiederholen können, es sei denn, die für das Zentralregister 

zuständige Stelle hat hinreichenden Grund zu der Annahme, dass das berechtigte 

Interesse nicht mehr besteht. 
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(11) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Personen, denen gemäß diesem Artikel Zugang 

gewährt wurde, der für das Zentralregister zuständigen Stelle Änderungen melden, die 

zur Beendigung eines berechtigten Interesses führen können, einschließlich 

Änderungen hinsichtlich ihrer Funktion oder ihres Berufs. 

(12) Die Mitgliedstaaten können sich dafür entscheiden, den Antragstellern die in ihren 

Zentralregistern gespeicherten Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zur 

Verfügung zu stellen, wenn diese eine Gebühr entrichten, die auf die unbedingt 

erforderliche Abdeckung der Kosten für die Gewährleistung der Qualität der in diesen 

Registern gespeicherten Angaben und die Bereitstellung der Angaben beschränkt ist. 

Diese Gebühren werden so festgesetzt, dass der wirksame Zugang zu den in den 

Zentralregistern gespeicherten Angaben nicht beeinträchtigt wird. 

Artikel 14 

Mustertexte und Verfahren 

(1) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten technische 

Spezifikationen und Verfahren fest, die für die Durchführung des Zugangs auf der 

Grundlage eines berechtigten Interesses der in Artikel 10 genannten Zentralregister 

erforderlich sind, einschließlich 

a) standardisierter Mustertexte für die Beantragung des Zugangs zum Zentralregister 

und für die Beantragung des Zugangs zu Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen, 

b) standardisierter Mustertexte, die von den Zentralregistern zu verwenden sind, um 

einen Antrag auf Zugang zum Register oder auf Zugang zu Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer zu bestätigen oder abzulehnen, 
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c) Verfahren zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung des berechtigten 

Interesses am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer durch die 

Zentralregister in anderen Mitgliedstaaten als dem, in dem der Antrag auf Zugang 

zuerst gestellt und angenommen wurde, einschließlich Verfahren zur 

Gewährleistung der sicheren Übermittlung von Informationen über einen 

Antragsteller, 

d) Verfahren, nach denen die Zentralregister einander gemäß Artikel 13 Absatz 8 

über Widerrufe des Zugangs zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

unterrichten können. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 72 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 15 

Ausnahmen von den Regeln für den Zugang zu Registern wirtschaftlicher Eigentümer 

Unter außergewöhnlichen, nach nationalem Recht festzulegenden Umständen, unter denen der 

wirtschaftliche Eigentümer durch den in den Artikeln 11 Absatz 3 und Artikel 12 Absatz 1 

genannten Zugang einem unverhältnismäßigen Risiko von Betrug, Entführung, Erpressung, 

Schutzgelderpressung, Schikane, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt würde, oder für den Fall, 

dass der wirtschaftliche Eigentümer minderjährig oder anderweitig geschäftsunfähig ist, sehen die 

Mitgliedstaaten ▌eine Ausnahme von dem besagten vollständigen oder teilweisen Zugang zu den 

personenbezogenen Daten des wirtschaftlichen Eigentümers vor. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass solche Ausnahmen nach eingehender Bewertung im Einzelfall der außergewöhnlichen Natur 

der Umstände und unter Bestätigung des Vorliegens eines derartig unverhältnismäßigen Risikos 

gewährt werden. Die Rechte auf eine verwaltungsrechtliche Prüfung des Beschlusses über die 

Gewährung einer Ausnahme und auf einen wirksamen Rechtsbehelf werden gewährt. Ein 

Mitgliedstaat, der Ausnahmen gewährt hat, veröffentlicht jährlich statistische Daten über die 

Anzahl der gewährten Ausnahmen und deren Begründungen und legt diese Daten der Kommission 

vor. 

Die gemäß diesem Artikel gewährten Ausnahmen gelten nicht für Verpflichtete gemäß Artikel 3 

Nummer 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/...+, bei denen es sich um öffentliche 

Bedienstete handelt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Abschnitt 2 

Informationen zu Bankkonten  

Artikel 16 

Bankkontenregister und elektronische Datenabrufsysteme 

(1) Die Mitgliedstaaten richten zentrale automatisierte Mechanismen wie Zentralregister oder 

zentrale elektronische Datenabrufsysteme ein, die die zeitnahe Ermittlung aller natürlichen 

oder juristischen Personen ermöglichen, die bei Kredit- oder Finanzinstituten in ihrem 

Hoheitsgebiet durch die IBAN, einschließlich einer virtuellen IBAN, identifizierte 

Zahlungskonten oder Bankkonten, Depotkonten, Kryptowertekonten und Schließfächer 

innehaben oder kontrollieren. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Beschreibung der Merkmale dieser 

nationalen Mechanismen sowie die Kriterien, nach denen Informationen in diese 

nationalen Mechanismen aufgenommen werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen, die in zentralen automatisierten 

Mechanismen aufbewahrt werden, den zentralen Meldestellen sowie der AMLA für die 

Zwecke gemeinsamer Analysen gemäß Artikel 32 der vorliegenden Richtlinie und 

Artikel 40 der Verordnung (EU) 2024/...+ unmittelbar und ungefiltert zugänglich sind. Die 

Informationen müssen auch den Aufsichtsbehörden rechtzeitig zugänglich sein, damit 

diese ihren Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie nachkommen können. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(3) Es wird sichergestellt, dass die zentralen automatisierten Mechanismen den Zugriff auf und 

die Suche in den folgenden Informationen ermöglichen: 

a) in Bezug auf Kundenkontoinhaber und alle Personen, die vorgeben, im Namen eines 

Kundenkontoinhabers zu handeln: den Namen, ergänzt entweder durch die anderen 

Identifikationsdaten, die nach Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

vorgeschrieben sind, oder durch eine individuelle Kennnummer sowie, wenn 

verfügbar, das Datum, an dem die Person, die vorgibt, im Namen des Kunden zu 

handeln, die Befugnis, im Namen des Kunden zu handeln, erhalten hat, und das 

Datum, an dem ihr diese Befugnis entzogen wurde; 

b) in Bezug auf wirtschaftliche Eigentümer von Kundenkontoinhabern: den Namen, 

ergänzt entweder durch die anderen Identifikationsdaten, die nach Artikel 22 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/...+ vorgeschrieben sind, oder durch eine 

individuelle Kennnummer sowie das Datum, an dem die natürliche Person 

wirtschaftlicher Eigentümer des Kundenkontoinhabers wurde, und, soweit 

verfügbar, das Datum, an dem sie aufhörte, wirtschaftlicher Eigentümer des 

Kundenkontoinhabers zu sein. 

c) in Bezug auf Bank- oder Zahlungskonten: die IBAN-Nummer, oder, falls das 

Zahlungskonto nicht durch eine IBAN ermittelt wird, die einheitliche 

Kontokennung sowie das Datum der Kontoeröffnung und, soweit verfügbar, das 

Datum der Kontoschließung; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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d) in Bezug auf virtuelle IBANs, die von einem Kredit- oder Finanzinstitut 

ausgegeben wird: die virtuelle IBAN-Nummer, die einheitliche Kontokennung des 

Kontos, auf das Zahlungen an die virtuelle IBAN automatisch umgeleitet werden, 

und das Datum der Kontoeröffnung und Kontoschließung. 

e) in Bezug auf Depotkonten: die einheitliche Kontokennung und das Datum der 

Kontoeröffnung und Kontoschließung; 

f) in Bezug auf Kryptowertekonten: die einheitliche Kontokennung und das Datum 

der Kontoeröffnung und Kontoschließung; 

g) in Bezug auf Schließfächer: ▌ den Namen des Mieters, ergänzt entweder durch die 

anderen Identifikationsdaten, die nach Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ vorgeschrieben sind, oder eine individuelle Kennnummer, und das 

Anfangsdatum und, soweit verfügbar, das Enddatum der Miete. 

Im Falle einer virtuellen IBAN ist der unter Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte 

Kundenkontoinhaber derjenige Inhaber des Kontos, an den Zahlungen an die virtuelle 

IBAN automatisch umgeleitet werden. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstaben a und b umfasst der Name bei 

natürlichen Personen alle Vor- und Nachnamen und bei juristischen Personen, 

Rechtsvereinbarungen oder anderen rechtsfähigen Organisationen den Namen, unter 

dem sie eingetragen sind. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(4) Der Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten das Format für die 

Übermittlung der Angaben an die zentralen automatisierten Mechanismen festlegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 72 

Absatz 2 erlassen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass andere Informationen, die für zentrale 

Meldestellen, für die AMLA zum Zwecke gemeinsamer Analysen gemäß Artikel 32 dieser 

Richtlinie und Artikel 40 der Verordnung (EU) 2024/...+ und für Aufsichtsbehörden für 

die Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie als wesentlich betrachtet werden, 

über die zentralen Mechanismen verfügbar und durchsuchbar sind. 

(6) Die in Absatz 1 genannten zentralen automatisierten Mechanismen werden über das 

System zur Vernetzung von Bankkontenregistern, das von der Kommission entwickelt und 

betrieben werden soll, miteinander vernetzt. Die Kommission stellt eine solche 

Vernetzung gemeinsam mit den Mitgliedstaaten bis zum … [fünf Jahre nach dem Tag 

des Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie] sicher. 

Der Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen 

Spezifikationen und Verfahren für die Vernetzung der zentralen automatisierten 

Mechanismen der Mitgliedstaaten mit dem System zur Vernetzung von 

Bankkontenregistern festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 72 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 3 genannten Informationen über das 

System zur Vernetzung von Bankkontenregistern zur Verfügung stehen. Die 

Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

ausschließlich aktuelle, sich auf das konkrete Bank- und Zahlungskonto, einschließlich 

virtueller IBAN, Wertpapierkonto, Kryptowertekonto und Schließfach beziehende 

Informationen nach Absatz 3 über ihre nationalen zentralen automatisierten Mechanismen 

und über das System zur Vernetzung von Bankkontenregistern verfügbar gemacht werden. 

Zugang zu diesen Informationen wird im Einklang mit den Datenschutzvorschriften 

gewährt. 

Die anderen Informationen, die die Mitgliedstaaten für die zentralen Meldestellen und 

andere zuständige Behörden gemäß Absatz 4 als wesentlich betrachten, werden nicht über 

das System zur Vernetzung von Bankkontenregistern zugänglich und durchsuchbar sein. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Angaben über die Inhaber von Bank- oder 

Zahlungskonten, einschließlich virtueller IBAN, Depotkonten, Kryptowertekonten und 

Schließfächern über ihre nationalen zentralisierten automatisierten Mechanismen und 

über das System zur Vernetzung von Bankkontenregistern für einen Zeitraum von fünf 

Jahren nach der Schließung des Kontos zur Verfügung gestellt werden. 

Unbeschadet der Beweisregelungen im nationalen Strafrecht, die auf laufende 

strafrechtliche Ermittlungen und Gerichtsverfahren Anwendung finden, können die 

Mitgliedstaaten in konkreten Fällen gestatten oder vorschreiben, dass diese Angaben für 

einen weiteren maximalen Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt werden, sofern die 

Mitgliedstaaten festgestellt haben, dass diese Aufbewahrung für die Verhinderung, 

Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung mutmaßlicher Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung erforderlich und verhältnismäßig ist. 

(9) Den ▌zentralen Meldestellen und der AMLA zum Zwecke gemeinsamer Analysen gemäß 

Artikel 32 dieser Richtlinie und Artikel 40 der Verordnung (EU) 2024/...+ wird sofortiger 

und ungefilterter Zugang zu den Informationen über durch IBAN, einschließlich virtueller 

IBAN, ermittelte Zahlungs- und Bankkonten, Depotkonten, Kryptowertekonten und 

Schließfächer, in anderen Mitgliedstaaten gewährt, die über das System zur Vernetzung 

von Bankkontenregistern verfügbar sind. Die Aufsichtsbehörden erhalten rechtzeitig 

Zugang zu den Informationen, die über das System zur Vernetzung von 

Bankkontenregistern verfügbar sind. Die Mitgliedstaaten arbeiten untereinander und mit 

der Kommission zusammen, um diesen Absatz umzusetzen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:35/24;Nr:35;Year:24&comp=35%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0240;Code:COD&comp=0240%7C2021%7C


 

 144 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal der nationalen zentralen 

Meldestellen und der Aufsichtsbehörden, das Zugriff auf die das System zur Vernetzung 

von Bankkontenregistern hat, in Bezug auf die Vertraulichkeit und den Datenschutz mit 

hohem professionellen Standard arbeitet, in Bezug auf seine Integrität hohen 

Maßstäben genügt und entsprechend qualifiziert ist.  

Die in Unterabsatz 2 genannten Anforderungen gelten auch für die AMLA im Rahmen 

gemeinsamer Analysen und bei der Tätigkeit als Aufseher. 

(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass technische und organisatorische Maßnahmen 

getroffen werden, um die Datensicherheit nach strengen technologischen Standards zu 

gewährleisten, damit die zentralen Meldestellen und die Aufsichtsbehörden ihre Befugnis 

gemäß Absatz 5 und 6 zum Zugriff auf und zur Suche in Informationen ausüben können, 

die über das System zur Vernetzung von Bankkontenregistern verfügbar sind.  

Die in Unterabsatz 1 festgelegten Anforderungen gelten auch für die AMLA im Rahmen 

gemeinsamer Analysen und bei der Tätigkeit als Aufseher. 
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Artikel 17 

Durchführungsrechtsakte für die Vernetzung von Registern 

(1) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten technische Spezifikationen 

und Verfahren festlegen, die notwendig sind, um für die Vernetzung der Zentralregister 

der Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 10 Absatz 19 zu sorgen, und zwar in Bezug 

auf Folgendes: 

a) die technische Spezifikation zur Festlegung der technischen Daten, die benötigt 

werden, damit die Plattform ihre Aufgaben erfüllen kann, und die Methode für die 

Speicherung, die Verwendung und den Schutz dieser Daten; 

b) die gemeinsamen Kriterien, nach denen die Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer über das System der Vernetzung der Zentralregister verfügbar sind, 

abhängig vom Umfang des von den Mitgliedstaaten gewährten Zugangs; 

c) die technischen Details hinsichtlich der Frage, wie die Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer zur Verfügung gestellt werden sollen; 

d) die technischen Bedingungen für die Verfügbarkeit des Systems der Vernetzung der 

Zentralregister; 

e) die technischen Vorkehrungen für die Umsetzung der verschiedenen Arten des 

Zugangs zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer im Einklang mit den 

Artikeln 11 und 12 dieser Richtlinie, einschließlich der Authentifizierung der Nutzer 

durch die Nutzung elektronischer Ermittlungsmittel und einschlägiger 

Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014; 
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f) die Zahlungsmodalitäten, wenn für den Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer eine Gebühr gemäß Artikel 11 Absatz 4 und 13 Absatz 12 zu entrichten 

ist, wobei die verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten wie Fernzahlungsvorgänge zu 

berücksichtigen sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 72 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Wege von Durchführungsrechtsakten 

technische Spezifikationen und Verfahren zu erlassen, die notwendig sind, um für die 

Vernetzung der in Artikel 16 Absatz 6 genannten zentralen automatisierten Mechanismen 

der Mitgliedstaaten zu sorgen, und zwar in Bezug auf Folgendes: 

a) die technische Spezifikation für die Festlegung der Methoden zur Kommunikation 

auf elektronischem Wege für die Zwecke des Systems zur Vernetzung von 

Bankkontenregistern; 

b) die technische Spezifikation für die Übertragungsprotokolle; 

c) die technischen Spezifikationen für die Festlegung der Datensicherheit, der 

Datenschutzgarantien, der Nutzung und des Schutzes der Informationen, die über das 

System zur Vernetzung von Bankkontenregistern durchsuchbar und zugänglich sind; 
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d) die gemeinsamen Kriterien, nach denen Bankkontoinformationen über das System 

zur Vernetzung von Bankkontenregistern durchsuchbar sind; 

e) die technischen Einzelheiten für die Bereitstellung der Informationen über das 

System zur Vernetzung von Bankkontenregistern, einschließlich der 

Authentifizierung der Nutzer durch die Nutzung elektronischer Ermittlungsmittel 

und einschlägiger Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014; 

f) die technischen Bedingungen für die Verfügbarkeit der Dienste, die von dem System 

zur Vernetzung von Bankkontenregistern bereitgestellt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 72 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Beim Erlass der in den Absätzen 1 und 2 genannten Durchführungsrechtsakte 

berücksichtigt die Kommission bewährte Technologien und bestehende Verfahren. Die 

Kommission stellt sicher, dass durch die Entwicklung und den Betrieb des zentralen 

Systems zur Vernetzung von Bankkontenregistern keine Kosten entstehen, die über das für 

die Umsetzung dieser Richtlinie unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. 
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Abschnitt 3 

Zentrale Zugangsstelle für Informationen über Immobilien 

Artikel 18 

Zentrale Zugangsstelle für Informationen über Immobilien 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden sofortigen, direkten 

und kostenlosen Zugang zu Informationen haben, die die zeitnahe Ermittlung jedes 

Eigentums an Immobilien und aller natürlichen oder juristischen Personen oder 

Rechtsvereinbarungen, die Eigentümer dieser Immobilie sind, sowie Informationen, die 

die Ermittlung und Analyse von Immobiliengeschäften ermöglichen. Dieser Zugang wird 

über eine zentrale, in jedem Mitgliedstaat einzurichtende Zugangsstelle bereitgestellt, die 

es den zuständigen Behörden ermöglicht, auf elektronischem Wege auf Informationen 

in digitaler Form zuzugreifen, die nach Möglichkeit maschinenlesbar sind. 

Der Zugang zu den in Unterabsatz 1 genannten zentralen Zusatzstellen wird auch der 

AMLA für die Zwecke gemeinsamer Analysen gemäß Artikel 32 dieser Richtlinie und 

Artikel 40 der Verordnung (EU) 2024/...+ gewährt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens die folgenden Informationen über 

die in Absatz 1 genannte zentrale Zugangsstelle zur Verfügung gestellt werden: 

a) Angaben zur Immobilie: 

i) Katasterparzelle und Katasternummer, 

ii) geografischer Standort, einschließlich Anschrift der Immobilie, 

iii) Fläche/Größe der Immobilie, 

iv) Art der Immobilie, einschließlich bebauter oder unbebauter Grundstücke 

und Bestimmung der Nutzung; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) Angaben zum Eigentum: 

i) der Name des Eigentümers und jeder Person, die vorgibt, im Namen des 

Eigentümers zu handeln, 

ii) falls es sich bei dem Eigentümer um eine juristische Person handelt, Name 

und Rechtsform der juristischen Person sowie eindeutige 

Identifikationsnummer des Unternehmens und die 

Steueridentifikationsnummer, 

iii) wenn es sich bei dem Eigentümer um eine Rechtsvereinbarung handelt, den 

Namen der Rechtsvereinbarung und die Steueridentifikationsnummer, 

iv) Preis, zu dem die Immobilie erworben wurde, 

v) etwaige Ansprüche oder Beschränkungen; 

c) Angaben zu Belastungen betreffend: 

i) Hypotheken, 

ii) gerichtliche Beschränkungen, 

iii) Eigentumsrechte, 

iv) sonstige Garantien - falls zutreffend; 

d) Historie der Inhaberschaft an der Immobilie, des Preises und damit verbundener 

Belastungen, 

e) relevante Dokumente. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei einer Katasterparzelle, die mehrere 

Grundstücke umfasst, die in Unterabsatz 1 genannten Angaben für jedes Grundstück 

auf dieser Katasterparzelle bereitgestellt werden. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Angaben zur Geschichte der Immobilie 

gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe d mindestens den Zeitraum ab dem ... [fünf Jahre vor 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] abdecken. 

(3) Die Mitgliedstaaten richten Verfahren ein, um sicherzustellen, dass die über die in 

Absatz 1 genannte zentrale Zugangsstelle bereitgestellten Angaben aktuell und 

zutreffend sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass elektronisch 

gespeicherte Informationen unverzüglich der ersuchenden zuständigen Behörde 

übermittelt werden. Werden diese Informationen nicht elektronisch gespeichert, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sie rechtzeitig und so bereitgestellt werden, dass 

die Tätigkeiten der ersuchenden zuständigen Behörde nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum ... [63 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] Folgendes: 

a) die Merkmale der auf nationaler Ebene eingerichteten in Absatz 1 genannten 

zentralen Zugangsstelle, einschließlich der Website, über die sie erreicht werden 

kann, 

b) die Liste der zuständigen Behörden, denen Zugang zur in Absatz 1 genannten 

zentralen Zugangstelle gewährt wurde, 

c) alle Daten, die den zuständigen Behörden zusätzlich zu den in Absatz 2 

aufgeführten Daten zur Verfügung gestellt werden. 

Die Mitgliedstaaten aktualisieren diese Angaben, wenn Änderungen an der Liste der 

zuständigen Behörden oder am Umfang des Zugangs zu den erteilten Informationen 

vorgenommen werden. Die Kommission stellt diese Informationen, einschließlich etwaiger 

Änderungen, den anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung. 
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(6) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [acht Jahre 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] einen Bericht vor, in dem die 

Bedingungen, technischen Spezifikationen und Verfahren für die Gewährleistung einer 

sicheren und effizienten Vernetzung der in Absatz 1 genannten zentralen 

Zugangsstellen bewertet werden. Gegebenenfalls wird dem Bericht ein 

Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

KAPITEL III 

Zentrale Meldestellen 

Artikel 19 

Einrichtung der zentralen Meldestelle 

(1) Jeder Mitgliedstaat richtet eine zentrale Meldestelle zur Verhinderung, Aufdeckung und 

wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ein. 

(2) Die zentrale Meldestelle ist die zentrale nationale Stelle, die für die Entgegennahme und 

Analyse von Meldungen zuständig ist, die von Verpflichteten gemäß Artikel 69 der 

Verordnung (EU) 2024/...+ oder gemäß Artikel 74 und Artikel 80 Absatz 4 Unterabsatz 2 

jener Verordnung übermittelt wurden, sowie aller weiteren in Bezug auf Geldwäsche, 

damit zusammenhängende Vortaten oder Terrorismusfinanzierung relevanter 

Informationen, darunter auch die Informationen, die von Zollbehörden gemäß Artikel 9 

der Verordnung (EU) 2018/1672 und Informationen, die durch Aufsichtsbehörden oder 

sonstige Behörden übermittelt werden. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(3) Der zentralen Meldestelle obliegt es, bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, damit 

zusammenhängende Vortaten oder Terrorismusfinanzierung die Ergebnisse ihrer Analysen 

und alle zusätzlichen ▌Informationen an einschlägige zuständige Behörden 

weiterzugeben. Sie muss in der Lage sein, von den Verpflichteten zusätzliche 

Informationen einzuholen. 

Die Aufgaben der zentralen Meldestelle in Bezug auf Finanzanalysen umfassen 

a) eine operative Analyse mit Schwerpunkt auf Einzelfällen und Einzelzielen oder auf 

geeigneten ausgewählten Informationen, die auf der Grundlage von Risiko, Art und 

Umfang der empfangenen Informationen und der voraussichtlichen Verwendung der 

Informationen nach ihrer Weitergabe priorisiert werden, 

b) eine strategische Analyse von Trends, Mustern und Entwicklungen im Bereich der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

▌ 

(4) Jede zentrale Meldestelle arbeitet unabhängig und ist eigenständig, was bedeutet, dass sie 

über die Befugnis und die Fähigkeit verfügt, ihre Aufgaben ungehindert wahrzunehmen, 

und in der Lage ist, unabhängige Entscheidungen zu treffen, ob bestimmte Informationen 

analysiert, angefordert und gemäß Absatz 3 weitergegeben werden. Sie ist frei von 

jeglicher ungebührlicher Einflussnahme oder Einmischung von Politik, Regierung oder 

Industrie. 

Ist eine zentrale Meldestelle Teil der bestehenden Struktur einer anderen Behörde, so 

werden die Kernaufgaben der zentralen Meldestelle unabhängig und operativ getrennt von 

den anderen Aufgaben dieser Behörde wahrgenommen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten statten die zentralen Meldestellen mit angemessenen finanziellen, 

personellen und technischen Mitteln aus, sodass sie ihren Aufgaben nachkommen können. 

Die zentralen Meldestellen müssen in der Lage sein, sich die Ressourcen, die sie zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen, zu beschaffen und diese Ressourcen einzusetzen. 

▌ 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal ihrer zentralen Meldestellen 

Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses unterliegt, die den in Artikel 67 

festgelegten Anforderungen gleichwertig sind, dass es auch in Bezug auf den 

Datenschutz mit hohem professionellen Standard arbeitet und in Bezug auf seine 

Integrität hohen Maßstäben genügt und entsprechend qualifiziert ist, auch in Bezug auf 

die ethische Nutzung von großen Datensätzen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die zentralen Meldestellen über Verfahren zur Vermeidung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten verfügen. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen über Vorschriften für 

die Sicherheit und Vertraulichkeit von Informationen verfügen. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen über sichere und 

geschützte Kanäle für die elektronische Übermittlung und den elektronischen Austausch 

von Informationen mit den zuständigen Behörden und Verpflichteten verfügen. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen in der Lage sind, im 

Einklang mit Artikel 46 Vorkehrungen mit anderen zuständigen nationalen Behörden zu 

treffen, um beim Informationsaustausch zusammenzuarbeiten. 
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(10) Die AMLA gibt den zentralen Meldestellen bis zum … [vier Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] Leitlinien zu Folgendem aus: 

a) die zur Wahrung der operativen Autonomie und Unabhängigkeit der zentralen 

Meldestelle zu ergreifenden Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten, die ihre operative Autonomie und 

Unabhängigkeit beeinträchtigen;  

b) die Art, Merkmale und Ziele der operativen und strategischen Analyse; 

c) Instrumente und Methoden für die Nutzung und den Abgleich von Finanz-, 

Verwaltungs- und Strafverfolgungsinformationen, zu denen die zentralen 

Meldestellen Zugang haben; und 

d) Praktiken und Verfahren für die Aussetzung oder Verweigerung der Zustimmung 

zu einer Transaktion und die Aussetzung oder Überwachung eines Kontos oder 

einer Geschäftsbeziehung gemäß Artikel 24 und 25. 

Artikel 20 

Grundrechtsbeauftragter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen einen 

Grundrechtsbeauftragten benennen. Der Grundrechtsbeauftragte kann dem 

bestehenden Personal der zentralen Meldestelle angehören. 
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(2) Der Grundrechtsbeauftragte nimmt folgende Aufgaben wahr: 

a) Beratung des Personals der zentralen Meldestelle zu allen Tätigkeiten der 

zentralen Meldestelle, wenn der Grundrechtsbeauftragte es für erforderlich hält 

oder wenn das Personal darum ersucht, ohne diese Tätigkeiten zu behindern oder 

zu verzögern, 

b) Förderung und Überwachung der Einhaltung der Grundrechte durch die zentrale 

Meldestelle, 

c) Abgabe unverbindlicher Stellungnahmen zur Vereinbarkeit der Tätigkeiten der 

zentralen Meldestelle mit den Grundrechten, 

d) Unterrichtung der Leitung der zentralen Meldestelle über mögliche Verstöße 

gegen die Grundrechte im Zuge der Tätigkeiten der zentralen Meldestelle. 

(3) Die zentrale Meldestelle stellt sicher, dass der Grundrechtsbeauftragte keine Weisungen 

zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält. 

Artikel 21 

Zugang zu Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Meldestellen unabhängig von ihrem 

Organisationsstatus Zugang zu den Informationen, einschließlich Finanz-, 

Verwaltungs- und Strafverfolgungsinformationen, haben, die sie zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben benötigen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen 

mindestens über Folgendes verfügen: 

a) sofortigen und ▌ direkten Zugang zu ▌ den folgenden Finanzinformationen: 

i) Informationen, die in den nationalen zentralen automatisierten Mechanismen 

im Einklang mit Artikel 16 enthalten sind, 

▌ 
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ii) Informationen von Verpflichteten, einschließlich Informationen über 

Geldtransfers im Sinne des Artikels 3 Nummer 9 der Verordnung 

(EU) 2023/1113 und Kryptowertetransfers im Sinne von Artikel 3 

Nummer 10 der genannten Verordnung, 

iii) Informationen über Hypotheken und Darlehen, 

iv) Informationen, die in den nationalen Datenbanken für die Währung und den 

Währungsumtausch enthalten sind, 

v) Informationen zu Sicherheiten; 

b) sofortigen ▌ und direkten Zugang zu ▌ den folgenden Verwaltungsinformationen: 

▌ 

i) Finanzdaten, einschließlich Daten der Steuer- und Finanzbehörden sowie 

Daten die gemäß Artikel 8 Absatz 3a der Richtlinie 2011/16/EU40 erhoben 

wurden, 

ii) Informationen über Vergabeverfahren für Güter oder Dienstleistungen oder 

Konzessionen, 

iii) Informationen vom in Artikel 16 genannten System zur Vernetzung von 

Bankkontenregistern sowie aus den nationalen Immobilienregistern oder 

elektronischen Datenabrufsystemen sowie Grundbüchern und Katastern, 

                                                 
40 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
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iv) in nationalen Staatsbürgerschafts- und Melderegistern natürlicher Personen 

befindlichen Informationen, 

v) in nationalen Register für Reisepässe und Visa befindlichen Informationen, 

vi) in Datenbanken für grenzüberschreitende Reisen befindlichen Informationen, 

vii) in Handelsdatenbanken, einschließlich Handels- und Unternehmensregister und 

PEP-Datenbanken befindlichen Informationen, 

viii) in nationalen Registern für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge und 

Wasserfahrzeuge befindlichen Informationen, 

ix) in nationalen Sozialversicherungsregistern befindlichen Informationen, 

x) Zolldaten, einschließlich zu grenzüberschreitenden physischen 

Barmitteltransfers,  

xi) in nationalen Waffenregistern befindlichen Informationen, 

xii) in nationalen Register wirtschaftlicher Eigentümer befindlichen Informationen, 

xiii) Daten, die durch die Vernetzung der Zentralregister im Einklang mit 

Artikel 10 Absatz 19 verfügbar sind, 

xiv) in Registern gemeinnütziger Organisationen befindlichen Informationen, 

xv) bei nationalen Finanzaufsehern und Regulierungsbehörden vorhandene 

Informationen im Einklang mit Artikel 61 und Artikel 67 Absatz 2, 
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xvi) Datenbanken zur Speicherung von Daten über den CO2-Emissionshandel 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission41, 

xvii) Informationen über Jahresabschlüsse von Unternehmen, 

xviii) nationale Migrations- und Einwanderungsregister, 

xix) bei Handelsgerichten vorhandene Informationen, 

xx) Informationen, die in Insolvenzdatenbanken und bei Insolvenzverwaltern 

vorhanden sind, 

xxi) Informationen über Gelder und andere Vermögenswerte, die aufgrund 

gezielter finanzieller Sanktionen eingefroren oder immobilisiert wurden; 

c) direkten oder indirekten Zugriff auf folgende Strafverfolgungsinformationen: 

i) alle Arten von Informationen oder Daten, die im Rahmen der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten bereits bei den 

zuständigen Behörden vorhanden sind, oder 

ii) alle Arten von Informationen oder Daten, die bei Behörden oder privaten 

Stellen im Rahmen der Verhinderung, Aufdeckung oder Ermittlung oder 

Verfolgung von Straftaten vorhanden sind und den zuständigen Behörden ohne 

Zwangsmaßnahmen nach nationalem Recht zur Verfügung stehen. 

                                                 
41 Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur Festlegung eines 

Unionsregisters gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und den Entscheidungen Nr. 280/2004/EG und Nr. 406/2009/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 920/2010 und 
(EU) Nr. 1193/2011 der Kommission (ABl. L 122 vom 3.5.2013, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:389/2013;Nr:389;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:389/2013;Nr:389;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/87;Nr:2003;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20280/2004/EG;Nr:280;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:280/2004;Nr:280;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20406/2009/EG;Nr:406;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:406/2009;Nr:406;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:920/2010;Nr:920;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1193/2011;Nr:1193;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:3;Month:5;Year:2013;Page:1&comp=


 

 159 

Die unter Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Informationen umfassen 

Strafregistereintragungen, Informationen über Ermittlungen, Informationen über das 

Einfrieren oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten oder über andere Ermittlungs- 

oder einstweilige Maßnahmen, sowie Informationen über Verurteilungen und 

Einziehungen. 

Die Mitgliedstaaten können die Beschränkung des Zugangs zu den unter Unterabsatz 1 

Buchstabe c genannten strafverfolgungsrelevanten Informationen im Einzelfall 

gestatten, wenn die Bereitstellung dieser Informationen voraussichtlich eine laufende 

Ermittlung gefährdet. 

(2) Der Zugang zu den in Absatz 1 aufgeführten Informationen gilt als direkt und 

unmittelbar, wenn die Informationen in einer IT-Datenbank, einem Register oder einem 

Datenabrufsystem enthalten sind, von dem die zentrale Meldestelle die Informationen 

ohne Zwischenschritte abrufen kann, oder wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) die Stellen oder Behörden, die über die Informationen verfügen, stellen diese den 

zentralen Meldestellen zügig zur Verfügung und 

b) keine Stelle, Behörde noch ein Dritter ist in der Lage, in die angeforderten Daten 

oder die bereitzustellenden Informationen einzugreifen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentrale Meldestelle nach Möglichkeit 

direkten Zugang zu den in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten 

Informationen erhält. In Fällen, in denen die zentrale Meldestelle indirekten Zugang zu 

Informationen erhält, stellt die Stelle oder Behörde, der die angeforderte Information 

vorliegt, diese zeitnah zur Verfügung. 
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(4) Jede zentrale Meldestelle kann im Rahmen ihrer Aufgaben von jedem Verpflichteten 

Informationen anfordern, einholen und nutzen, um ihre Aufgaben gemäß Artikel 19 

Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie wahrzunehmen, selbst wenn keine vorherige 

Meldung gemäß Artikel 69 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a oder Artikel 70 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2024/...+ erstattet wurde. Die Verpflichteten sind nicht verpflichtet, 

Informationsersuchen nach diesem Absatz nachzukommen, wenn sie Informationen 

betreffen, die in den in Artikel 70 Absatz 2 dieser Verordnung genannten Fällen erlangt 

wurden. 

Artikel 22 

Antworten auf Informationsersuchen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen auf Belangen im 

Zusammenhang mit Geldwäsche, den damit zusammenhängenden Vortaten oder 

Terrorismusfinanzierung begründete Informationsersuchen ▌zeitnah beantworten 

können, sofern solche Informationsersuchen der zuständigen Behörden gemäß Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 44 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) 2024/...+ in ihrem 

jeweiligem Mitgliedstaat, in dem diese Informationen bereits von der zentralen 

Meldestelle aufbewahrt werden und je nach Einzelfall erforderlich sind. Die zentralen 

Meldestellen entscheiden selbst, ob sie Informationen weitergeben. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Gibt es objektive Gründe für die Annahme, dass sich die Bereitstellung solcher 

Informationen negativ auf laufende Ermittlungen oder Analysen auswirken würde, oder in 

Ausnahmefällen, wenn die Offenlegung der Informationen eindeutig in einem 

Missverhältnis zu den berechtigten Interessen einer natürlichen oder juristischen Person 

stünde oder die Informationen für die Zwecke, zu denen sie angefordert wurden, irrelevant 

sind, ist die zentrale Meldestelle nicht verpflichtet, dem Informationsersuchen 

nachzukommen. 

In diesem Fall teilt die zentrale Meldestelle der ersuchenden Behörde die Gründe 

schriftlich mit. 

(2) Die zuständigen Behörden geben der zentralen Meldestelle Rückmeldung über die 

Nutzung und Zweckmäßigkeit der im Einklang mit diesem Artikel und mit Artikel 19 

Absatz 3 übermittelten Informationen und über die Ergebnisse der auf Grundlage jener 

Informationen ergriffenen Maßnahmen und durchgeführten Ermittlungen. Diese 

Rückmeldung erfolgt so rasch wie möglich und in jedem Fall in aggregierter Form 

mindestens einmal jährlich, ▌damit es der zentralen Meldestelle ermöglicht wird, ihre 

Aufgaben im Zusammenhang mit operativen Analysen zu verbessern. 

Artikel 23 

Bereitstellung von Informationen an Aufseher 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen den Aufsehern 

spontan oder auf Ersuchen Informationen zur Verfügung stellen, die für die Zwecke der 

Beaufsichtigung gemäß Kapitel IV relevant sein können, darunter zumindest 

Informationen über 

a) die Qualität und Quantität der von Verpflichteten übermittelten Meldungen 

verdächtiger Transaktionen, 
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b) die Qualität und Aktualität der Antworten von Verpflichteten auf Ersuchen der 

zentralen Meldestellen gemäß Artikel 69 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) 2024/...+, 

c) relevante Ergebnisse der gemäß Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b dieser Richtlinie 

durchgeführten strategischen Analysen sowie alle relevanten Informationen über 

Trends und Methoden im Zusammenhang mit Geldwäsche, den damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung, einschließlich 

geografischer, grenzüberschreitender und neu auftretender Risiken. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen die Aufseher davon 

unterrichten, wenn in ihrem Besitz befindliche Informationen auf potenzielle Verstöße 

von Verpflichteten gegen die Verordnungen (EU) 2024/...+ und (EU) 2023/1113 

hindeuten. 

(3) Außer wenn dies für die Zwecke des Absatzes 2 unbedingt erforderlich ist, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die von den zentralen Meldestellen gemäß diesem Artikel 

bereitgestellten Informationen keine Informationen über bestimmte natürliche oder 

juristische Personen oder Fälle mit natürlichen oder juristischen Personen, enthalten, 

die Gegenstand laufender Analysen oder Ermittlungen sind oder zur Ermittlung 

natürlicher oder juristischer Personen führen können. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 24 

Aussetzung oder Verweigerung der Zustimmung ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen befugt sind, im Falle des 

Verdachts, dass eine Transaktion mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

zusammenhängt, unmittelbar oder mittelbar Sofortmaßnahmen ▌zu ergreifen, um die 

Zustimmung zu dieser Transaktion auszusetzen oder zu verweigern. 

Für den Fall, dass die Notwendigkeit, die Zustimmung auszusetzen oder zu verweigern, 

auf der Grundlage einer Verdachtsmeldung nach Artikel 69 der Verordnung 

(EU) 2024/....+ festgestellt wird, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Aussetzung 

oder Verweigerung der Zustimmung dem Verpflichteten innerhalb der in Artikel 71 

jener Verordnung genannten Frist auferlegt wird. Beruht die Notwendigkeit, eine 

Transaktion auszusetzen, auf den analytischen Arbeiten der zentralen Meldestelle, 

unabhängig davon, ob der Verpflichtete eine vorherige Meldung vorgenommen hat, so 

wird die Aussetzung von der zentralen Meldestelle so bald wie möglich auferlegt. 

Die Aussetzung oder Verweigerung der Zustimmung zu einer Transaktion wird von der 

zentralen Meldestelle auferlegt, um die Geldbeträge zu sichern, ihre Analysen, 

einschließlich der Analyse der Transaktion, durchzuführen, zu bewerten, ob sich der 

Verdacht bestätigt, und sofern zutreffend die Ergebnisse der Analysen an die jeweils 

zuständigen Behörden weiterzugeben, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden 

können. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Die Mitgliedstaaten legen den Zeitraum der Aussetzung oder Verweigerung der 

Zustimmung für die Zwecke der analytischen Arbeiten der zentralen Meldestellen fest, 

der zehn Arbeitstage nicht überschreiten darf. Die Mitgliedstaaten können einen 

längeren Zeitraum festlegen, sofern nach nationalem Recht die zentralen Meldestellen 

die Aufgabe des Aufspürens, der Beschlagnahme, des Einfrierens oder der Einziehung 

von Vermögenswerten aus Straftaten wahrnehmen. Falls die Mitgliedstaaten einen 

längeren Zeitraum der Aussetzung oder Verweigerung der Zustimmung festlegen, 

stellen sie sicher, dass die zentralen Meldestellen ihre Aufgabe vorbehaltlich 

angemessener im nationalen Recht vorgesehener Garantien wahrnehmen, wie etwa die 

Möglichkeit, dass die Person, deren Transaktion ausgesetzt wird, diese Aussetzung vor 

einem Gericht anfechten kann. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen befugt sind, die 

Aussetzung oder die Verweigerung der Zustimmung jederzeit aufzuheben, falls die 

zentrale Meldestelle zu dem Schluss kommt, dass die Aussetzung oder Verweigerung der 

Zustimmung nicht mehr notwendig ist, um die in Unterabsatz 3 genannten Ziele zu 

erreichen. 

▌ 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen befugt sind, auf 

Ersuchen einer zentralen Meldestelle eines anderen Mitgliedstaats ▌eine Aussetzung oder 

Verweigerung der Zustimmung nach diesem Absatz aufzuerlegen. 

(2) Besteht der Verdacht, dass ▌ein Bank-, Zahlungs- oder Kryptowertekonto oder eine 

Geschäftsbeziehung ▌im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

steht, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zentrale Meldestelle befugt ist, 

unmittelbar oder mittelbar Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung dieses Kontos 

oder die Geschäftsbeziehung auszusetzen, um so die Geldbeträge zu sichern, ihre 

Analysen durchzuführen, zu bewerten, ob sich der Verdacht bestätigt, und sofern 

zutreffend die Ergebnisse der Analysen an die jeweils zuständigen Behörden 

weiterzugeben, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.  
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Die Mitgliedstaaten legen den Zeitraum der Aussetzung für die Zwecke der analytischen 

Arbeiten der zentralen Meldestellen fest, der fünf Arbeitstage nicht überschreiten darf. 

Die Mitgliedstaaten können einen längeren Zeitraum festlegen, sofern nach nationalem 

Recht die zentralen Meldestellen die Aufgabe des Aufspürens, der Beschlagnahme, des 

Einfrierens oder der Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten wahrnehmen. 

Falls die Mitgliedstaaten einen längeren Aussetzungszeitraum festlegen, stellen sie 

sicher, dass die zentralen Meldestellen ihre Aufgabe vorbehaltlich angemessener im 

nationalen Recht vorgesehener Garantien wahrnehmen, wie etwa die Möglichkeit, dass 

die Person, deren Bank-, Zahlungs- oder Kryptowertekonto oder Geschäftsbeziehung 

von der Aussetzung betroffen ist, diese Aussetzung vor einem Gericht anfechten kann. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Meldestellen befugt sind, die Aussetzung 

jederzeit aufzuheben, falls sie zu dem Schluss kommen, dass die Aussetzung für die 

Erreichung der Ziele nach Unterabsatz 1 nicht mehr notwendig ist. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Meldestellen befugt sind, auf Ersuchen 

einer zentralen Meldestelle eines anderen Mitgliedstaats eine Kontonutzung oder eine 

Geschäftsbeziehung nach diesem Absatz auszusetzen. 

(3) Die Verhängung einer Aussetzung oder die Verweigerung der Zustimmung gemäß 

diesem Artikel hat keinerlei Haftung der zentralen Meldestelle oder ihrer Direktoren 

oder Beschäftigten zur Folge. 

Artikel 25 

Anweisung zur Überwachung von Transaktionen oder Tätigkeiten  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen befugt sind, Verpflichtete 

anzuweisen, während eines von der zentralen Meldestelle festzulegenden Zeitraums 

Transaktionen oder Tätigkeiten zu überwachen, die über ein oder mehrere Bank-, Zahlungs- 

oder Kryptowertekonten oder eine oder mehrere andere Geschäftsbeziehungen ausgeführt 

werden, die von dem Verpflichteten im Auftrag von Personen geführt werden, von denen ein 

erhebliches Risiko der Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung ausgeht. Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass die zentralen 

Meldestellen befugt sind, den Verpflichteten anzuweisen, über die Ergebnisse der Überwachung 

Bericht zu erstatten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen befugt sind, auf Ersuchen 

einer zentralen Meldestelle eines anderen Mitgliedstaats Überwachungsmaßnahmen gemäß 

diesem Artikel aufzuerlegen. 
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Artikel 26 

Unterrichtung der Verpflichteten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen die Verpflichteten 

über Informationen unterrichten können, die für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten 

gegenüber Kunden gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 2024/...+ relevant sind. 

Diese Informationen umfassen 

a) Arten von Transaktionen oder Tätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko der 

Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten und der 

Terrorismusfinanzierung besteht; 

b) bestimmte Personen, bei denen ein erhebliches Risiko der Geldwäsche, damit 

zusammenhängender Vortaten und der Terrorismusfinanzierung besteht; 

c) bestimmte geografische Gebiete, in denen ein erhebliches Risiko der Geldwäsche, 

damit zusammenhängender Vortaten und der Terrorismusfinanzierung besteht. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Anforderung wird für einen im nationalen Recht festgelegten 

Zeitraum angewendet, der sechs Monate nicht überschreiten darf. 

(3) Die zentralen Meldestellen stellen den Verpflichteten jährlich strategische 

Informationen über Typologien, Risikoindikatoren und Trends im Bereich der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Verfügung. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 27  

Jahresbericht der zentralen Meldestelle 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine zentrale Meldestelle einen jährlichen Tätigkeitsbericht 

veröffentlicht. Der Bericht enthält Statistiken zu Folgendem: 

a) Maßnahmen, die infolge des Eingangs von Meldungen verdächtiger 

Transaktionen oder verdächtiger Tätigkeitsberichte von der zentralen Meldestelle 

ergriffen wurden; 

b) Verdachtsmeldungen von Verpflichteten; 

c) Offenlegungen durch Aufseher und Zentralregister; 

▌ 

d) Weitergabe an zuständige Behörden und diesbezügliche Folgemaßnahmen;  

e) Ersuchen, die an andere zentrale Meldestellen gerichtet bzw. von diesen 

entgegengenommen wurden; 

f) Ersuchen, die an die zuständigen Behörden im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 

Nummer 44 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/...+ gerichtet bzw. von diesen 

entgegengenommen wurden; 

g) zugewiesenes Personal; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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h) von den Zollbehörden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2018/1672 

übermittelte Daten zu grenzüberschreitenden physischen Barmitteltransfers. 

Der Bericht nach Absatz 1 enthält auch Informationen zu den Trends und Typologien, die 

in den an andere zuständige Behörden übermittelten Dossiers ermittelt wurden. Die in dem 

Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht die Ermittlung natürlicher oder 

juristischer Personen ermöglichen. 

Artikel 28 

Rückmeldung der zentralen Meldestelle 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen den Verpflichteten 

Rückmeldung zu den gemeldeten Verdachtsfällen gemäß Artikel 69 der Verordnung 

(EU) 2024/…+ gibt. In diesen Rückmeldungen wird mindestens auf die Qualität der 

bereitgestellten Informationen, die Zeitnähe der Meldung, die Beschreibung des 

Verdachts und die bei der Einreichung vorgelegten Unterlagen eingegangen. 

Rückmeldungen gemäß diesem Artikel sind nicht so zu verstehen, dass sie jegliche von 

Verpflichteten übermittelte Meldung einschließen. 

Die zentrale Meldestelle übermittelt dem einzelnen Verpflichteten oder Gruppen oder 

Kategorien von Verpflichteten mindestens einmal jährlich Rückmeldung und 

berücksichtigt dabei die Gesamtzahl der von den Verpflichteten gemeldeten verdächtigen 

Transaktionen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Rückmeldungen werden auch den Aufsehern zur Verfügung gestellt, um ihnen die 

Durchführung einer risikobasierten Beaufsichtigung gemäß Artikel 40 zu ermöglichen. 

Die zentralen Meldestellen erstatten der AMLA jährlich Bericht über die den 

Verpflichteten erteilten Rückmeldungen gemäß diesem Artikel und stellen Statistiken 

über die Anzahl der Meldungen verdächtiger Transaktionen zur Verfügung, die von den 

verschiedenen Kategorien von Verpflichteten übermittelt wurden. 

Die AMLA richtet bis zum ... [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] Empfehlungen zu bewährten Verfahren und Ansätzen für die Rückmeldung, 

einschließlich zu Art und Häufigkeit von Rückmeldungen, an die zentralen 

Meldestellen. 

Die Verpflichtung zur Rückmeldung darf laufende analytische Arbeiten der zentralen 

Meldestelle oder Ermittlungen oder verwaltungsrechtliche Maßnahmen im Anschluss an 

die Weitergabe von Informationen durch die zentrale Meldestelle nicht gefährden und 

lässt die Anwendbarkeit der Datenschutz- und Vertraulichkeitsanforderungen 

unberührt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen den Zollbehörden 

zumindest jährlich Rückmeldung zur Wirksamkeit und zu den entsprechenden 

Folgemaßnahmen hinsichtlich der gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2018/1672 

übermittelten Informationen geben. 
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Artikel 29 

Zusammenarbeit zwischen zentralen Meldestellen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Meldestellen unabhängig von ihrem 

Organisationsstatus ▌im größtmöglichen Umfang miteinander zusammenarbeiten. 

▌ 
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Artikel 30 

Geschützte Kommunikationskanäle 

(1) Es wird ein System für den Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen 

der Mitgliedstaaten eingerichtet (FIU.net). FIU.net sorgt für eine sichere Kommunikation 

und einen entsprechenden Informationsaustausch, und muss in der Lage sein, einen 

schriftlichen Nachweis aller Verarbeitungstätigkeiten zu erzeugen.. FIU.net kann auch für 

die Kommunikation mit den entsprechenden Stellen in Drittländern sowie mit anderen 

Behörden und mit den Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union genutzt werden. 

FIU.net wird von der AMLA verwaltet. 

FIU.net wird für den Austausch von Informationen zwischen den zentralen Meldestellen 

und der AMLA für die Zwecke gemeinsamer Analysen gemäß Artikel 32 der 

vorliegenden Richtlinie und Artikel 40 der Verordnung (EU) 2024/...+ verwendet. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌die zentralen Meldestellen die Informationen 

gemäß den Artikeln 31 und 32 über FIU.net austauschen. Im Falle eines technischen 

Ausfalls von FIU.net sind die Informationen auf einem anderen geeigneten Weg zu 

übermitteln, der ein hohes Maß an Datensicherheit und Datenschutz gewährleistet. 

Der Informationsaustausch zwischen zentralen Meldestellen und den entsprechenden 

Stellen in Drittländern, die nicht an FIU.net angeschlossen sind, erfolgt über geschützte 

Kommunikationskanäle. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zentralen Meldestellen im Hinblick auf die 

Nutzung moderner Technologien im Einklang mit ihrem nationalen Recht im 

größtmöglichen Umfang miteinander zusammenarbeiten, um ihren in dieser Richtlinie 

festgelegten Aufgaben nachzukommen. 

Die Mitgliedstaaten sorgen ferner dafür, dass die zentralen Meldestellen bei der 

Anwendung der von der AMLA entwickelten und verwalteten Lösungen im Einklang mit 

Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe i, Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 47 der 

Verordnung (EU) 2024/...+ im größtmöglichen Umfang miteinander zusammenarbeiten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen in der Lage sind, die 

Funktionen von FIU.net zu nutzen, um die Daten, die sie über FIU.net bereitstellen, 

nach dem Prinzip Treffer/Kein-Treffer mit den von anderen zentralen Meldestellen und 

von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union über dieses System bereitgestellten 

Daten abzugleichen, soweit ein solcher Abgleich unter die jeweiligen Mandate dieser 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union fällt. 

(5) Die AMLA kann den Zugang einer zentralen Meldestelle oder einer entsprechenden 

Stelle in einem Drittland oder einer Einrichtung oder sonstigen Stelle der Union zu 

FIU.net aussetzen, wenn sie Grund zu der Annahme hat, dass ein solcher Zugang die 

Umsetzung dieses Kapitels und die Sicherheit und Vertraulichkeit der Informationen, 

die sich im Besitz zentraler Meldestellen befinden und über FIU.net ausgetauscht 

werden, gefährden könnte, einschließlich wenn Bedenken hinsichtlich der 

Unabhängigkeit und Autonomie einer zentralen Meldestelle bestehen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 31  

Informationsaustausch zwischen zentralen Meldestellen 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zentralen Meldestellen spontan oder auf 

Ersuchen sämtliche Informationen austauschen, die für die zentralen Meldestellen bei der 

Verarbeitung oder Auswertung von Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche, 

den damit zusammenhängenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung und bezüglich der 

beteiligten natürlichen oder juristischen Personen von Belang sein können, unabhängig 

von der Art der Vortaten, die damit in Verbindung stehen könnten, und selbst wenn zum 

Zeitpunkt des Austauschs die Art dieser Vortaten nicht feststeht. 

In den Ersuchen sind die relevanten Fakten, Hintergrundinformationen, Gründe für das 

Ersuchen, Verbindungen zu dem Land der ersuchten zentralen Meldestelle und die 

beabsichtigte Verwendung der ersuchten Informationen anzugeben. 

Erhält eine zentrale Meldestelle eine Meldung nach Artikel 69 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/…+, die einen anderen Mitgliedstaat betrifft, so 

leitet sie die Meldung oder alle daraus hervorgegangenen einschlägigen Informationen 

unverzüglich an die zentrale Meldestelle dieses anderen Mitgliedstaats weiter. 

(2) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards aus und legt sie der Kommission zur Annahme vor. In 

diesen Entwürfen technischer Durchführungsstandards wird das Format spezifiziert, das 

für den Informationsaustausch nach Absatz 1 zu verwenden ist. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 53 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ anzunehmen. 

(3) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der 

Kommission zur Annahme vor. In diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards 

werden die Relevanz- und die Auswahlkriterien festgelegt, anhand derer festgestellt 

wird, ob eine gemäß Artikel 69 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung 

(EU) 2024/...++ vorgelegte Meldung einen anderen Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 

Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels betrifft. 

 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Annahme der in 

Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 49 

bis 52 der Verordnung (EU) 2024/...+ zu ergänzen. 

(4) Die AMLA gibt bis zum ... [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] an die zentralen Meldestellen gerichtete Leitlinien zu den Verfahren heraus, 

die bei der Übermittlung und Entgegennahme einer Meldung nach Artikel 69 Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/…++, ▌die einen anderen 

Mitgliedstaat betrifft, angewendet werden müssen und welche Folgemaßnahmen im 

Zusammenhang mit dieser Meldung zu ergreifen sind. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ersuchte zentrale Meldestelle bei Beantwortung 

eines Informationsersuchens, das eine andere zentrale Meldestelle gemäß Absatz 1 an sie 

gerichtet hat, dazu verpflichtet ist, alle ihr normalerweise im Inland zu Gebote stehenden 

Befugnisse zur Entgegennahme und Auswertung von Informationen zu nutzen. 

Wenn eine zentrale Meldestelle zusätzliche Informationen von einem in einem anderen 

Mitgliedstaat niedergelassenen Verpflichteten einholen möchte, der im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats tätig ist, so ist das Ersuchen an die zentrale Meldestelle des Mitgliedstaats 

zu richten, in dessen Hoheitsgebiet der Verpflichtete niedergelassen ist. Diese zentrale 

Meldestelle holt die Informationen gemäß Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2024/…+ ein und leitet die Antworten umgehend weiter. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine zentrale Meldestelle, die gemäß Absatz 1 um 

die Bereitstellung von Informationen ersucht wird, so rasch wie möglich, spätestens jedoch 

fünf Arbeitstage nach Eingang des Ersuchens, auf das Ersuchen antwortet, sofern die 

zentrale Meldestelle entweder im Besitz der angeforderten Informationen ist oder die 

angeforderten Informationen in einer Datenbank oder einem Register gespeichert sind, 

auf die die ersuchte zentrale Meldestelle unmittelbar zugreifen kann. In hinreichend 

begründeten Ausnahmefällen kann diese Frist auf höchstens 10 Arbeitstage verlängert 

werden. Ist die ersuchte zentrale Meldestelle nicht in der Lage, die Informationen 

einzuholen, um die ersucht wird, so teilt sie dies der ersuchenden zentralen Meldestelle 

mit. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(7) Wird eine zentrale Meldestelle gemäß Absatz 1 ersucht, Informationen bereitzustellen, die 

entweder in einer Datenbank oder einem Register gespeichert sind, auf die bzw. das die 

ersuchte zentrale Meldestelle direkt zugreifen kann, oder die sich bereits in ihrem Besitz 

befinden, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass in außergewöhnlichen, begründeten 

und dringenden Fällen und abweichend von Absatz 8 die ersuchte zentrale Meldestelle 

diese Informationen einen Arbeitstag nach Eingang des Ersuchens bereitstellt. 

Ist die ersuchte zentrale Meldestelle nicht in der Lage, innerhalb von einem Arbeitstag 

Auskunft zu geben, oder kann sie nicht direkt auf die Informationen zugreifen, so legt sie 

eine Begründung vor. Würde die Bereitstellung der angeforderten Informationen innerhalb 

von einem Arbeitstag eine unverhältnismäßige Belastung für die ersuchte zentrale 

Meldestelle darstellen, kann sie die Bereitstellung der Informationen aufschieben. In 

diesem Fall unterrichtet die ersuchte zentrale Meldestelle die ersuchende zentrale 

Meldestelle unverzüglich über diesen Aufschub. Die ersuchte zentrale Meldestelle kann 

die Frist für die Beantwortung eines Informationsersuchens auf höchstens drei 

Arbeitstage verlängern. 

(8) Eine zentrale Meldestelle kann den Informationsaustausch nur in Ausnahmefällen 

verweigern, wenn der Austausch im Widerspruch zu den Grundprinzipien ihres nationalen 

Rechts stehen könnte. Diese Ausnahmefälle müssen so spezifiziert werden, dass es nicht zu 

Missbrauch und unzulässigen Einschränkungen des freien Informationsaustauschs zu 

Analysezwecken kommen kann. 

▌ 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum ... [vier Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] über die in Unterabsatz 1 genannten Ausnahmefälle. Die 

Mitgliedstaaten aktualisieren diese Angaben, wenn es bei den auf nationaler Ebene 

festgestellten Ausnahmefällen zu Änderungen kommt. 
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Die Kommission veröffentlicht die in Unterabsatz 2 genannte konsolidierte Liste dieser 

mitgeteilten Ausnahmefälle. 

(9) Bis zum ... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem sie 

bewertet, ob die gemäß Absatz 8 mitgeteilten Ausnahmefälle gerechtfertigt sind. 

Artikel 32 

Gemeinsame Analysen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zentralen Meldestellen in der Lage sind, 

gemeinsame Analysen verdächtiger Transaktionen und Tätigkeiten durchzuführen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 dieses Artikels richten die zuständigen zentralen 

Meldestellen mit Unterstützung der AMLA im Einklang mit Artikel 40 der Verordnung 

(EU) 2024/…+ zu einem bestimmten Zweck und für einen begrenzten Zeitraum, der im 

gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann, ein Team für gemeinsame Analysen 

ein, um operative Analysen verdächtiger Transaktionen oder Tätigkeiten durchzuführen, 

wobei eine oder mehrere der zentralen Meldestellen, die das Team bilden, betroffen sind. 

(3) Ein Team für gemeinsame Analysen kann eingesetzt werden, wenn 

a) im Rahmen der operativen Analysen einer zentralen Meldestelle schwierige und 

anspruchsvolle Analysen erforderlich sind, die Bezüge zu anderen Mitgliedstaaten 

aufweisen; 

b) eine Reihe zentraler Meldestellen operative Analysen durchführt, bei denen die 

Umstände des Falls ein abgestimmtes Vorgehen in den betreffenden Mitgliedstaaten 

rechtfertigen. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Jede der betroffenen zentralen Meldestellen oder die AMLA kann nach Artikel 44 der 

Verordnung (EU) 2024/…+ um Einrichtung eines Teams für gemeinsame Analysen 

ersuchen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der dem Team für gemeinsame Analysen 

zugewiesene Bedienstete ihrer zentralen Meldestelle in der Lage ist, dem Team im 

Einklang mit dem geltenden nationalen Recht und im Rahmen der Zuständigkeiten des 

Bediensteten für die Zwecke der vom Team durchgeführten Analysen die Informationen 

bereitzustellen, die seiner zentralen Meldestelle zu Verfügung stehen. 

(5) Benötigt das Team für gemeinsame Analysen die Unterstützung einer anderen zentralen 

Meldestelle, die nicht Teil des Teams ist, so kann es diese andere zentrale Meldestelle 

ersuchen, 

a) dem Team für gemeinsame Analysen beizutreten; 

b) dem Team für gemeinsame Analysen Finanzmeldungen und Finanzinformationen zu 

übermitteln. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen Dritte – einschließlich 

der einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union – zur Teilnahme an 

den gemeinsamen Analysen einladen können, sofern dies für die Zwecke der 

gemeinsamen Analysen relevant ist und eine solche Beteiligung unter die jeweiligen 

Mandate dieser Dritten fällt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die an den gemeinsamen Analysen beteiligten 

zentralen Meldestellen die Bedingungen für die Beteiligung Dritter festlegen und 

Maßnahmen ergreifen, die die Vertraulichkeit und Sicherheit der ausgetauschten 

Informationen gewährleisten. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

ausgetauschten Informationen ausschließlich für die Zwecke verwendet werden, für die 

diese gemeinsame Analyse vorgesehen wurde. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 33 

Verwendung der zwischen zentralen Meldestellen ausgetauschten Informationen durch die 

zentralen Meldestellen 

Gemäß den Artikeln 29, 31 und 32 erhaltene Informationen und Dokumente werden zur 

Wahrnehmung der in dieser Richtlinie festgelegten Aufgaben der zentralen Meldestelle verwendet. 

Beim Austausch von Informationen und Dokumenten gemäß den Artikeln 29 und 31 kann die 

übermittelnde zentrale Meldestelle Einschränkungen und Bedingungen für die Verwendung der 

Informationen festlegen, ausgenommen die übermittelten Inhalte bestehen aus einer Meldung 

eines Verpflichteten nach Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/…+ oder daraus 

abgeleiteten Informationen, die einen anderen Mitgliedstaat, in dem der Verpflichtete im 

Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig ist, betreffen und keinerlei Verbindung zu dem 

Mitgliedstaat der übermittelnden zentralen Meldestelle enthalten. Die entgegennehmende zentrale 

Meldestelle beachtet diese Einschränkungen und Bedingungen. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zentralen Meldestellen mindestens eine Kontaktperson 

oder Kontaktstelle benennen, die für die Annahme von Informationsersuchen der zentralen 

Meldestellen in anderen Mitgliedstaaten zuständig ist. 

Artikel 34 

Zustimmung zur Weitergabe von zwischen zentralen Meldestellen ausgetauschten Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß den Artikeln 29, 31 und 32 

ausgetauschten Informationen nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie verlangt 

oder zur Verfügung gestellt wurden, und dass jegliche Weitergabe der Informationen durch 

die entgegennehmende zentrale Meldestelle an eine andere Behörde, Stelle oder Abteilung 

oder jegliche Nutzung dieser Informationen für andere als die ursprünglich gebilligten 

Zwecke der vorherigen Zustimmung der übermittelnden zentralen Meldestelle bedarf. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Die Anforderungen des Unterabsatzes 1 dieses Absatzes gelten nicht, wenn die von der 

zentralen Meldestelle bereitgestellten Informationen aus einer Meldung eines 

Verpflichteten nach Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/... + bestehen, die 

einen anderen Mitgliedstaat, in dem der Verpflichtete im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs tätig ist, betrifft und keinerlei Verbindung zu dem Mitgliedstaat 

der übermittelnden zentralen Meldestelle enthält. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die vorherige Zustimmung der ersuchten zentralen 

Meldestelle zur Weitergabe der Informationen unabhängig von der Art der Vortaten und 

unabhängig davon, ob die Vortat bereits festgestellt wurde, umgehend und möglichst 

weitgehend an die zuständigen Behörden erteilt wird. Die ersuchte zentrale Meldestelle 

verweigert ihre Zustimmung zu dieser Weitergabe nur, wenn dies nicht in den 

Anwendungsbereich ihrer Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung fällt oder zur Behinderung einer Ermittlung führen kann oder auf 

andere Weise den Grundprinzipien des nationalen Rechts dieses Mitgliedstaats 

zuwiderläuft. Eine derartige Verweigerung der Zustimmung ist angemessen zu begründen. 

Die Fälle, in denen zentrale Meldestellen die Zustimmung verweigern können, werden so 

definiert, dass es nicht zu Missbrauch und unzulässigen Einschränkungen der Weitergabe 

von Informationen an die zuständigen Behörden kommen kann. 

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum … [vier Jahre nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie] über die Ausnahmefälle, in denen die Weitergabe 

nicht im Einklang mit den in Absatz 2 genannten Grundprinzipien des nationalen 

Rechts stehen würde. Die Mitgliedstaaten aktualisieren diese Angaben, wenn es bei den 

auf nationaler Ebene festgestellten Ausnahmefällen zu Änderungen kommt. 

Die Kommission veröffentlicht die in Unterabsatz 1 genannte konsolidierte Liste dieser 

mitgeteilten Ausnahmefälle. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(4) Bis zum ... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem sie 

bewertet, ob die gemäß Absatz 3 mitgeteilten Ausnahmefälle gerechtfertigt sind. 

Artikel 35 

Wirkung strafrechtlicher Bestimmungen 

Unterschiedliche Definitionen von Vortaten im jeweiligen nationalen Recht dürfen dem nicht 

entgegenstehen, dass die zentralen Meldestellen einer anderen zentralen Meldestelle Amtshilfe 

leisten, und sie dürfen auch nicht zu Einschränkungen des Austauschs, der Weitergabe und der 

Verwendung von Informationen gemäß den Artikeln 31, 32, 33 und 34 führen. 

Artikel 36  

Vertraulichkeit der Meldungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen über Mechanismen 

zum Schutz der Identität der Verpflichteten und ihrer Beschäftigten oder Personen in 

einer entsprechenden Position, einschließlich Vertretern und Vertriebspartnern, 

verfügen, die Verdachtsfälle gemäß Artikel 69 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) 2024/...+ melden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Meldestellen bei der Beantwortung 

von Informationsersuchen der zuständigen Behörden nach Artikel 22 oder bei der 

Weitergabe der Ergebnisse ihrer Analysen nach Artikel 19 die Quelle der in Absatz 1 des 

vorliegenden Absatzes genannten Meldung nicht offenlegen. Dieser Absatz lässt das 

geltende nationale Strafprozessrecht unberührt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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KAPITEL IV 

BEAUFSICHTIGUNG DER GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 37 

Befugnisse und Ressourcen der nationalen Aufseher 

▌ 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass alle Verpflichteten, die in seinem Hoheitsgebiet 

niedergelassen sind, mit Ausnahme der in Artikel 38 genannten Umstände einer 

angemessenen und wirksamen Aufsicht unterliegen. Zu diesem Zweck benennt jeder 

Mitgliedstaat einen oder mehrere Aufseher, die wirksam überwachen, ob die 

Verpflichteten die Verordnungen (EU) 2024/...+ und (EU) 2023/1113 einhalten und die die 

notwendigen Maßnahmen treffen, um die Einhaltung dieser Anforderungen bzw. 

Vorschriften sicherzustellen. 

Haben die Mitgliedstaaten aus Gründen des höherrangigen Allgemeininteresses 

besondere Zulassungsanforderungen für Verpflichtete eingeführt, um im Rahmen des 

freien Dienstleistungsverkehrs in ihrem Hoheitsgebiet tätig zu werden, so stellen sie 

sicher, dass die von diesen Verpflichteten im Rahmen dieser besonderen Zulassungen 

erbrachten Tätigkeiten der Aufsicht durch ihre nationalen Aufseher unterliegen, 

unabhängig davon, ob die zugelassenen Tätigkeiten über eine Infrastruktur in ihrem 

Hoheitsgebiet oder aus der Ferne ausgeführt werden. Die Mitgliedstaaten stellen ferner 

sicher, dass die Aufsicht nach diesem Unterabsatz den Aufsehern des Mitgliedstaats, in 

dem der Verpflichtete seinen Hauptsitz hat, gemeldet wird. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Dieser Absatz finden keine Anwendung, wenn die AMLA als Aufseher handelt. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Aufseher über angemessene finanzielle, 

personelle und technische Ressourcen zur Wahrnehmung ihrer in Absatz 5 aufgeführten 

Aufgaben verfügen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal dieser Behörden 

in Bezug auf seine Integrität hohen Maßstäben genügt, entsprechend qualifiziert ist und 

hohe professionelle Standards – auch in Fragen der Vertraulichkeit, des Datenschutzes und 

des Umgangs mit Interessenkonflikten – wahrt. 

(3) Im Hinblick auf die Verpflichteten nach Artikel 3 Nummer 3 Buchstaben a und b der 

Verordnung (EU) 2024/...+ können die Mitgliedstaaten gestatten, dass die in Absatz 1 

dieses Artikels genannte Aufgabe von Selbstverwaltungseinrichtungen wahrgenommen 

wird, sofern diesen Selbstverwaltungseinrichtungen die in Absatz 6 dieses Artikels 

genannten Befugnisse gewährt wurden und sie über angemessene finanzielle, personelle 

und technische Ressourcen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal dieser Einrichtungen in Bezug auf seine 

Integrität hohen Maßstäben genügt, entsprechend qualifiziert ist und hohe professionelle 

Standards – auch in Fragen der Vertraulichkeit, des Datenschutzes und des Umgangs mit 

Interessenkonflikten – wahrt. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(4) Hat ein Mitgliedstaat die Beaufsichtigung einer Kategorie von Verpflichteten mehr als 

einem Aufseher übertragen, so stellt er sicher, dass diese Aufseher Verpflichtete in dem 

gesamten Sektor einheitlich und effizient beaufsichtigen. Zu diesem Zweck ernennt 

dieser Mitgliedstaat einen federführenden Aufseher oder richtet einen 

Koordinierungsmechanismus zwischen diesen Aufsehern ein. 

Hat ein Mitgliedstaat die Beaufsichtigung aller Verpflichteten mehr als einem Aufseher 

übertragen, so richtet er einen Koordinierungsmechanismus zwischen den Aufsehern 

ein, um zu gewährleisten, dass Verpflichtete nach höchsten Standards beaufsichtigt 

werden. Dieser Koordinierungsmechanismus umfasst alle Aufseher, es sei denn, 

a) die Aufsicht wird einer Selbstverwaltungseinrichtung übertragen; in diesem Fall 

nimmt die in Artikel 52 genannte Behörde an dem Koordinierungsmechanismus 

teil; 

b) die Beaufsichtigung einer Kategorie von Verpflichteten wird mehreren Aufsehern 

übertragen; in diesem Fall nimmt der federführende Aufseher an dem 

Koordinierungsmechanismus teil. Wurde kein federführender Aufseher ernannt, 

so benennen die Aufseher unter sich einen Vertreter. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die nationalen 

Aufseher folgende Aufgaben wahrnehmen: 

a) Weitergabe relevanter Informationen an Verpflichtete gemäß Artikel 39; 
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b) Entscheidung in Fällen, in denen klar ist, welche besonderen Risiken in einem Sektor 

bestehen und diese Risiken verstanden werden und von einzelnen dokumentierten 

Risikobewertungen nach Artikel 10 der Verordnung (EU) 2024/...+ abgesehen 

werden kann; 

c) Überprüfung der Eignung und Umsetzung der internen Strategien, Verfahren und 

Kontrollen von Verpflichteten gemäß Kapitel II der Verordnung (EU) 2024/...+ und 

Überprüfung der Eignung des Personals, die zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 

der genannten Verordnung vorgesehen sind, sowie – für Aufseher von Organismen 

für gemeinsame Anlagen – Entscheidung in den Fällen, in denen der Organismus 

für gemeinsame Anlagen die Meldung verdächtiger Tätigkeiten nach Artikel 18 

Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/...+ an einen Dienstleister auslagern kann; 

d) regelmäßige Bewertung und Überwachung der Risiken der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sowie der Risiken der Nichtumsetzung und Umgehung 

gezielter finanzieller Sanktionen, denen die Verpflichteten ausgesetzt sind; 

e) Überprüfung, ob die Verpflichteten ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

gezielten finanziellen Sanktionen einhalten; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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f) Durchführung aller vor Ort und andernorts erforderlichen Ermittlungen sowie aller 

erforderlichen themenbezogenen Kontrollen und aller sonstigen Untersuchungen, 

Bewertungen und Analysen, die notwendig sind, um festzustellen, ob die 

Verpflichteten die Verordnung (EU) 2024/...+ und alle gemäß Artikel 56 ergriffenen 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen erfüllen; 

g) Ergreifung geeigneter Aufsichtsmaßnahmen, um gegen etwaige Verstöße der 

Verpflichteten gegen die geltenden Anforderungen vorzugehen, die bei der 

aufsichtlichen Bewertung festgestellt wurden, und Weiterverfolgung der Umsetzung 

solcher Maßnahmen. 

▌ 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher über angemessene Befugnisse zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Absatz 5 verfügen, einschließlich der Befugnis, 

a) alle Informationen von Verpflichteten zu verlangen, die für die Überwachung und 

Überprüfung der Einhaltung der Verordnung (EU) 2024/...+ oder der Verordnung 

(EU) 2023/1113 und für die Durchführung von Kontrollen relevant sind, auch von ▌ 

Dienstleistern, an die der Verpflichtete einen Teil seiner Aufgaben ausgelagert hat, 

um den Anforderungen jener Verordnungen nachzukommen, 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) geeignete und verhältnismäßige verwaltungsrechtliche Maßnahmen anzuwenden, um 

im Falle von Verstößen Abhilfe zu schaffen, unter anderem durch die Verhängung 

von Geldbußen nach Abschnitt 4 dieses Kapitels. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzaufseher und die für Glücksspieldienste 

zuständigen Aufseher zusätzlich zu den in Absatz 6 genannten Befugnissen über weitere 

Befugnisse verfügen, einschließlich der Befugnis, die Betriebsstätten des Verpflichteten 

ohne vorherige Ankündigung zu inspizieren, wenn die ordnungsgemäße Durchführung und 

Wirksamkeit einer Inspektion dies erfordern, und dass sie über alle erforderlichen Mittel 

verfügen, um eine solche Inspektion durchzuführen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 müssen die Aufseher zumindest in der Lage sein, 

a) die Bücher und Aufzeichnungen des Verpflichteten zu prüfen und Kopien oder 

Auszüge dieser Bücher und Aufzeichnungen anzufertigen, 

b) Zugang zu jeglicher Software, zu allen Datenbanken, IT-Tools oder anderen 

elektronischen Mitteln zur Aufzeichnung von Informationen zu erhalten, die vom 

Verpflichteten verwendet werden, 

c) schriftliche oder mündliche Informationen von allen für die internen Strategien, 

Verfahren und Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zuständigen Personen oder deren Vertretern oder 

Mitarbeitern sowie von allen Vertretern oder Mitarbeitern von Stellen einzuholen, an 

die der Verpflichtete Aufgaben nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/…+ 

ausgelagert hat, und jede andere Person zu befragen, die der Befragung zum Zweck 

der Einholung von Informationen über den Gegenstand einer Untersuchung 

zustimmt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 38 

Beaufsichtigung von Formen von Infrastruktur bestimmter Vermittler, die im Rahmen der 

Dienstleistungsfreiheit tätig sind 

(1) Wenn die Tätigkeiten der folgenden Verpflichteten in ihrem Hoheitsgebiet im Rahmen 

der Dienstleistungsfreiheit über Vertreter oder Vertriebspartner oder über andere Arten 

von Infrastruktur ausgeübt werden, auch wenn diese Tätigkeiten im Rahmen einer 

gemäß der Richtlinie 2013/36/EU erteilten Zulassung ausgeführt werden, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass diese Aktivitäten der Aufsicht ihrer nationalen Aufseher 

unterliegen,: 

a) E-Geld-Emittenten im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Richtlinie 2009/110/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates42, 

b) Zahlungsdienstleister im Sinne von Artikel 4 Nummer 11 der Richtlinie 

(EU) 2015/2366 und 

c) Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 führen die Aufseher der Mitgliedstaaten, in denen die 

Tätigkeiten ausgeführt werden, eine wirksame Überwachung durch, ob die 

Verordnungen (EU) 2024/...+ und (EU) 2023/1113 sowie die von den Mitgliedstaaten 

erlassenen Vorschriften zur Umsetzung dieser Verordnungen eingehalten werden. 

                                                 
42 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit 
von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 
Verordnung einfügen. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 wird die Beaufsichtigung von in diesem Absatz genannten 

Vertretern, Vertriebspartnern oder anderen Arten von Infrastruktur durch den Aufseher 

des Mitgliedstaats durchgeführt, in dem der Verpflichtete seinen Hauptsitz hat, sofern 

a) die in dem in Artikel 41 Absatz 2 genannten technischen Regulierungsstandard 

festgelegten Kriterien nicht erfüllt sind; und 

b) der Aufseher des Mitgliedstaats, in dem sich diese Vertreter, Vertriebspartner oder 

anderen Arten von Infrastruktur befinden, dem Aufseher des Mitgliedstaats, in 

dem der Verpflichtete seinen Hauptsitz hat, mitteilt, dass angesichts der begrenzten 

Infrastruktur des Unternehmens in seinem Hoheitsgebiet die Aufsicht der in 

Absatz 1 genannten Tätigkeiten von dem Aufseher des Mitgliedstaats durchgeführt 

werden sollte, in dem sich der Hauptsitz des Verpflichteten befindet. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels stellen der Aufseher des Mitgliedstaats, in dem der 

Verpflichtete seinen Hauptsitz hat, und der Aufseher des Mitgliedstaats, in dem der 

Verpflichtete im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit über Vertreter oder 

Vertriebspartner oder über andere Arten von Infrastruktur tätig ist, einander alle 

Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die in Absatz 2 

Buchstabe a genannten Kriterien erfüllt sind, einschließlich Informationen über etwaige 

Änderungen der Umstände des Verpflichteten, die sich auf die Erfüllung dieser 

Kriterien auswirken könnten. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Aufseher des Mitgliedstaats, in dem sich der 

Hauptsitz des Verpflichteten befindet, den Verpflichteten innerhalb von zwei Wochen 

nach Erhalt der Mitteilung gemäß Absatz 2 Buchstabe b über den Sachverhalt, dass er 

die Tätigkeiten der Vertreter, Vertriebspartner oder anderer Arten von Infrastruktur, 

über die der Verpflichtete im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in einem 

anderen Mitgliedstaat tätig ist, beaufsichtigen wird, sowie über jede spätere Änderung 

ihrer Aufsicht unterrichtet. 

(5) Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn die AMLA als Aufseher tätig istausübt. 

Artikel 39 

Bereitstellung von Informationen für Verpflichtete 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher den ihrer Aufsicht unterliegenden 

Verpflichteten Informationen über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bereitstellen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen umfassen Folgendes: 

a) die von der Kommission nach Artikel 7 durchgeführte Risikobewertung auf 

Unionsebene und alle einschlägigen Empfehlungen der Kommission auf der 

Grundlage jenes Artikels; 

b) nach Artikel 8 durchgeführte nationale oder sektorale Risikobewertungen; 

c) einschlägige Leitlinien, Empfehlungen und Stellungnahmen, die die AMLA im 

Einklang mit den Artikeln 43 und 44 der Verordnung (EU) 2024/...+ ausgegeben hat; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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d) gemäß Kapitel III Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 2024/...+ ermittelte 

Informationen über Drittländer; 

e) alle von der AMLA▌, anderen Aufsehern und gegebenenfalls der Behörde, die die 

Selbstverwaltungseinrichtungen überwacht, der zentralen Meldestelle oder anderen 

zuständigen Behörden oder internationalen Organisationen und Standardsetzern 

erstellten Leitlinien und Berichte in Bezug auf Methoden der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, die auf einen Sektor Anwendung finden könnten, sowie 

Hinweise, die die Ermittlung von Transaktionen oder Tätigkeiten erleichtern 

könnten, bei denen das Risiko besteht, dass sie mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung in diesem Sektor in Verbindung stehen, sowie Leitlinien zu 

den Verpflichtungen der Verpflichteten im Zusammenhang mit gezielten finanziellen 

Sanktionen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher gegebenenfalls durch 

Öffentlichkeitsarbeit die ihrer Aufsicht unterliegenden Verpflichteten über ihre 

Pflichten informieren. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher den ihrer Aufsicht unterliegenden 

Verpflichteten unverzüglich Informationen über die im Zusammenhang mit gezielten 

finanziellen Sanktionen oder finanziellen Sanktionen der VN benannten Personen oder 

Unternehmen bereitstellen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 40 

Risikobasierte Aufsicht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher bei der Aufsicht nach einem 

risikobasierten Ansatz vorgehen. Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

sie 

a) ein klares Verständnis der in ihrem Mitgliedstaat vorhandenen Risiken von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben, 

b) alle relevanten Informationen über die besonderen nationalen und internationalen 

Risiken im Zusammenhang mit den Kunden, Produkten und Dienstleistungen des 

Verpflichteten bewerten, 

c) sich hinsichtlich der Häufigkeit und Intensität von Ermittlungen vor Ort und 

andernorts sowie der themenbezogenen Ermittlungen am Risikoprofil der 

Verpflichteten und den im Mitgliedstaat vorhandenen Risiken von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung orientieren.  

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c erstellen die Aufseher jährliche 

Aufsichtsprogramme, die die Zeit und die Ressourcen zu berücksichtigen haben, die 

erforderlich sind, um im Falle von objektiven und deutlichen Hinweisen auf Verstöße 

gegen die Verordnungen (EU) 2024/...+ und (EU) 2023/1113 zeitnah reagieren zu 

können. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission 

zur Annahme vor. In diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards werden die 

Benchmarks und eine Methodik für die Bewertung und Klassifizierung des Risikoprofils 

der Verpflichteten im Hinblick auf inhärente Risiken und Restrisiken sowie die Häufigkeit, 

mit der dieses Risikoprofil zu überprüfen ist, festgelegt. Was die Häufigkeit anbelangt, 

werden alle wichtigen Ereignisse oder Entwicklungen in der Geschäftsführung und 

Geschäftstätigkeit des Verpflichteten sowie Art und Umfang des Geschäfts berücksichtigt. 

 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Annahme der in 

Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 49 bis 52 

der Verordnung (EU) 2024/...+ zu ergänzen. 

(3) Die AMLA gibt bis zum … [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

Leitlinien zu Folgendem aus: 

a) den Merkmalen eines risikobasierten Ansatzes für die Aufsicht, 

b) den bei den Aufsehern intern zu ergreifenden Maßnahmen, um eine angemessene 

und wirksame Aufsicht zu gewährleisten, einschließlich zur Schulung ihres 

Personals, 

c) den Schritten, die bei der Beaufsichtigung auf risikoorientierter Basis zu ergreifen 

sind. 

Gegebenenfalls tragen die in Unterabsatz 1 genannten Leitlinien den Ergebnissen der 

gemäß der Artikel 30 und 35 der Verordnung (EU) 2024/...+ durchgeführten 

Bewertungen Rechnung. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher den dem Verpflichteten zustehenden 

Ermessensspielräumen Rechnung tragen und die Risikobewertungen, die einem solchen 

Ermessensspielraum zugrunde liegen, sowie die Eignung der internen Strategien, 

Verfahren und Kontrollen des Verpflichteten in angemessener Weise überprüfen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher einen ausführlichen jährlichen 

Tätigkeitsbericht erstellen und dass eine Zusammenfassung dieses Berichts 

veröffentlicht wird. Diese Zusammenfassung darf keine vertraulichen Informationen 

enthalten; sie muss Folgendes enthalten: 

a) die Kategorien der beaufsichtigten Verpflichteten und die Zahl der Verpflichteten 

pro Kategorie; 

b) eine Beschreibung der Befugnisse, mit denen die Aufseher betraut werden, und 

der ihnen übertragenen Aufgaben sowie gegebenenfalls der in Artikel 37 Absatz 4 

genannten Mechanismen, an denen sie teilnehmen und – was den federführenden 

Aufseher betrifft – der durchgeführten Koordinierungstätigkeiten; 

c) einen Überblick über die durchgeführten Aufsichtstätigkeiten. 
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Artikel 41 

Zentrale Kontaktstellen 

(1) Für die Zwecke des Artikels 37 Absatz 1 und des Artikels 38 Absatz 1 können die 

Mitgliedstaaten vorschreiben, dass E-Geld-Emittenten, Zahlungsdienstleister und 

Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die in ihrem Hoheitsgebiet andere 

Niederlassungen als Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen betreiben oder in 

ihrem Hoheitsgebiet über Vertreter oder Vertriebspartner oder über andere Arten von 

Infrastruktur im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig sind, eine zentrale 

Kontaktstelle in ihrem Hoheitsgebiet benennen. Diese zentrale Kontaktstelle stellt im 

Namen des Verpflichteten sicher, dass die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden, und erleichtert Aufsehern die 

Beaufsichtigung unter anderem dadurch, dass sie ihnen auf Anfrage Unterlagen und 

Informationen zur Verfügung stellt. 

(2) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der 

Kommission zur Annahme vor. In diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards 

werden die Kriterien für die Bestimmung der Umstände, unter denen die Benennung 

einer zentralen Kontaktstelle gemäß Absatz 1 angebracht ist, und die Aufgaben der 

zentralen Kontaktstellen festgelegt. 

 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Annahme der in 

Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 49 

bis 52 der Verordnung (EU) 2024/...+ zu ergänzen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 42 

Offenlegung gegenüber zentralen Meldestellen 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Aufseher die zentrale Meldestelle unverzüglich 

in Kenntnis setzen, wenn sie im Zuge von Kontrollen von Verpflichteten oder auf andere 

Weise Tatsachen feststellen, die mit Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten 

oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher, die befugt sind, die Aktien-, Devisen- 

und Finanzderivatmärkte zu überwachen, die zentrale Meldestelle unterrichten, wenn sie 

auf Informationen stoßen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

zusammenhängen könnten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einhaltung der Anforderungen dieses 

Artikels nicht die Verpflichtung der Aufsichtsbehörden ersetzt, den jeweils zuständigen 

Behörden jede kriminelle Tätigkeit zu melden, die sie im Rahmen ihrer 

Aufsichtstätigkeiten aufdecken oder von denen sie Kenntnis erlangen. 

Artikel 43 

Bereitstellung von Informationen an zentrale Meldestellen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher der zentralen Meldestelle mindestens die 

folgenden Informationen übermitteln: 

a) die Liste der im jeweiligen Mitgliedstaat tätigen Niederlassungen und die Liste 

derjenigen Infrastruktur, die ihrer Aufsicht gemäß Artikel 38 Absatz 1 unterliegen, 

sowie alle Änderungen dieser Listen; 

b) alle relevanten Erkenntnisse, die auf schwerwiegende Mängel der Meldesysteme der 

Verpflichteten hindeuten; 

c) die Ergebnisse der gemäß Artikel 40 durchgeführten Risikobewertungen in aggregierter 

Form. 
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Artikel 44 

Allgemeine Grundsätze für die Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung 

▌ 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher unabhängig von ihrer Art oder ihrem Status so 

umfassend wie möglich zusammenarbeiten. Eine solche Zusammenarbeit kann auch – innerhalb der 

Befugnisse des ersuchten Aufsehers – die Durchführung von Untersuchungen im Namen des 

ersuchenden Aufsehers und den anschließenden Austausch der im Rahmen solcher Untersuchungen 

gewonnenen Informationen oder die Erleichterung der Durchführung solcher Untersuchungen 

durch den ersuchenden Aufseher umfassen. 

Artikel 45 

Bereitstellung von Informationen über grenzüberschreitende Tätigkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats die 

Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats so bald wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb 

von drei Monaten nach Eingang einer Mitteilung gemäß Artikel 8 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2024/...+ über die Tätigkeiten unterrichten, die der Verpflichtete im 

Aufnahmemitgliedstaat auszuüben beabsichtigt. 

Jede spätere Änderung, die den Aufsichtsbehörden des Herkunftsmitgliedstaats gemäß 

Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/...+ mitgeteilt wird, wird den Aufsehern des 

Aufnahmemitgliedstaats so bald wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats 

nach Eingang mitgeteilt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats den 

Aufsehern des Aufnahmemitgliedstaats auch Informationen über die von dem 

Verpflichteten im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats tatsächlich ausgeübten 

Tätigkeiten, die im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeiten bei ihnen eingehen, übermitteln, 

einschließlich der von den Verpflichteten in Beantwortung von Aufsichtsfragebögen 

übermittelten Informationen und aller mit den im Aufnahmemitgliedstaat 

durchgeführten Tätigkeiten zusammenhängenden einschlägigen Informationen. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen werden mindestens einmal jährlich 

ausgetauscht. Werden diese Informationen in aggregierter Form bereitgestellt, so stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats jedem 

Ersuchen der Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats um zusätzliche Informationen 

umgehend nachkommen. 

Abweichend von Unterabsatz 2 dieses Absatzes stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats die Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats 

unverzüglich nach Eingang der Mitteilung der Verpflichteten gemäß Artikel 8 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2024/...+ darüber unterrichten, dass Tätigkeiten im 

Aufnahmemitgliedstaat aufgenommen wurden. 

Artikel 46 

Bestimmungen zur Zusammenarbeit im Rahmen der Gruppenaufsicht 

(1) Bei Kredit- und Finanzinstituten, die Teil einer Gruppe sind, stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die Finanzaufseher des Herkunftsmitgliedstaats und des 

Aufnahmemitgliedstaats für die Zwecke von Artikel 37 Absatz 1 unabhängig von ihrer Art 

oder ihrem Status so umfassend wie möglich zusammenarbeiten. Darüber hinaus arbeiten 

sie mit der AMLA zusammen, wenn diese als Aufseher handelt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Ausgenommen in Fällen, in denen die AMLA als Aufseher handelt, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die Finanzaufseher des Herkunftsmitgliedstaats die wirksame 

Umsetzung der gruppenweiten Strategien, Verfahren und Kontrollen nach Kapitel II 

Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 2024/...+ beaufsichtigen. Die Mitgliedstaaten stellen 

ferner sicher, dass die Finanzaufseher des Aufnahmemitgliedstaats die Einhaltung der 

Verordnungen (EU) 2024/...+ und (EU) 2023/1113 durch die Niederlassungen, die sich im 

Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats befinden, beaufsichtigen. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels und ausgenommen in Fällen, in denen Aufsichtskollegien 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Einklang mit Artikel 49 

eingerichtet werden, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Finanzaufseher auf 

Ersuchen oder auf eigene Initiative einander alle Informationen zur Verfügung stellen, die 

sie für die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben benötigen. Insbesondere tauschen die 

Finanzaufseher alle Informationen aus, die die Bewertung des inhärenten Risikos oder des 

Restrisikos eines Kredit- oder Finanzinstituts in einem anderen Mitgliedstaat erheblich 

beeinflussen könnten, darunter 

a) Angabe der rechtlichen Struktur und der Unternehmensführungs- und 

Organisationsstruktur der Gruppe, die alle Tochterunternehmen und 

Zweigniederlassungen abdeckt; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1113;Year2:2023;Nr2:1113&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:36/24;Nr:36;Year:24&comp=36%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0239;Code:COD&comp=0239%7C2021%7C


 

 200 

b) einschlägige Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer und zur Führungsebene, 

einschließlich der Ergebnisse der im Rahmen dieser Richtlinie oder anderer 

Rechtsakte der Union durchgeführten Prüfungen der Zuverlässigkeit und 

fachlichen Eignung; 

c) Strategien, Verfahren und Kontrollen innerhalb der Gruppe; 

d) Informationen über die Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden, einschließlich 

Kundendateien und Transaktionsaufzeichnungen; 

e) ungünstige Entwicklungen in Bezug auf das Mutterunternehmen, 

Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen, die anderen Teilen der Gruppe 

ernsthaft schaden könnten; 

f) Geldbußen, die Finanzaufseher zu verhängen beabsichtigen, und 

verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die Finanzaufseher anzuwenden 

beabsichtigen, gemäß Abschnitt 4 dieses Kapitels. 

Die Mitgliedstaaten stellen außerdem sicher, dass die Finanzaufseher in der Lage sind, im 

Rahmen ihrer Befugnisse im Namen eines ersuchenden Aufsehers Untersuchungen 

durchzuführen und die durch solche Untersuchungen erlangten Informationen 

weiterzugeben oder die Durchführung solcher Untersuchungen durch den ersuchenden 

Aufseher zu erleichtern. 

(4) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission 

zur Annahme vor. In diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards werden die 

jeweiligen Pflichten der Aufseher des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats sowie 

die Modalitäten ihrer Zusammenarbeit festgelegt. 

Die Kommission wird ermächtigt, diese Richtlinie durch Annahme der in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 49 bis 52 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ zu ergänzen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(5) Die Finanzaufseher können Fälle an die AMLA verweisen, in denen 

a) ein Finanzaufseher die in Absatz 3 genannten Informationen nicht übermittelt hat, 

b) ein Ersuchen um Zusammenarbeit abgewiesen wurde oder einem solchen Ersuchen 

nicht innerhalb einer angemessenen Frist Folge geleistet wurde, 

c) aus objektiven Gründen Uneinigkeit besteht über die festgestellten Verstöße und 

über die Geldbußen oder verwaltungsrechtlichen Maßnahmen, die gegen das 

Unternehmen oder die Gruppe verhängt bzw. angewendet werden sollen, um bei 

diesen Verstößen Abhilfe zu schaffen. 

Die AMLA kann im Rahmen der ihr durch Artikel 33 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

übertragenen Befugnisse tätig werden. Dabei gibt die AMLA binnen eines Monats ihre 

Stellungnahme zum Gegenstand des Ersuchens ab. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieser Artikels auch Anwendung finden auf: 

a) Gruppen von Verpflichteten im Nichtfinanzsektor; 

b) Verpflichtete, die im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs ohne 

Infrastruktur in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie niedergelassen 

sind, tätig sind, wenn die Aufsicht über die Tätigkeiten in jenem anderen 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 37 Absatz 1 Unterabsatz 2 von den Aufsehern jenes 

anderen Mitgliedstaats ausgeübt wird. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Treten die in Absatz 5 genannten Situationen in Bezug auf Aufseher des 

Nichtfinanzsektors auf, kann die AMLA im Rahmen der ihr durch Artikel 38 der 

Verordnung (EU) 2024/...+ übertragenen Befugnisse tätig werden. 

▌Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass in Fällen, in denen Verpflichtete im 

Nichtfinanzsektor Teil von Strukturen sind, die sich in gemeinsamem Besitz oder unter 

gemeinsamer Verwaltung befinden oder bei denen die Einhaltung der Anforderungen 

gemeinsam kontrolliert wird, einschließlich Netzwerken oder Personengesellschaften, 

Aufseher des Nichtfinanzsektors zusammenarbeiten und Informationen austauschen▌. 

Artikel 47 

Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung in Bezug auf Verpflichtete, die grenzüberschreitenden 

Tätigkeiten ausüben 

(1) Wenn Verpflichtete, die nicht Teil einer Gruppe sind, grenzüberschreitende Tätigkeiten 

gemäß Artikel 54 Absatz 1 ausüben und die Aufsicht gemäß Artikel 37 Absatz 1 und 

Artikel 38 Absatz 1 zwischen den Aufsichtsbehörden des Herkunftsmitgliedstaats und 

des Aufnahmemitgliedstaats aufteilt wird, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass diese 

Aufsichtsbehörden so umfassend wie möglich zusammenarbeiten und einander bei der 

Durchführung der Aufsicht gemäß Artikel 37 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 1 

unterstützen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 und außer in Fällen, in denen gemäß Artikel 49 

Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

eingerichtet werden, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Aufseher 

a) einander alle Informationen zur Verfügung stellen, die sie für die Wahrnehmung 

ihrer Aufsichtsaufgaben benötigen, sei es auf Ersuchen oder auf eigene Initiative, 

einschließlich der in Artikel 46 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und d 

genannten Informationen, sofern diese Informationen für die Wahrnehmung der 

Aufsichtsaufgaben erforderlich sind, 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) einander über alle ungünstigen Entwicklungen in Bezug auf den Verpflichteten, 

seine Niederlassungen oder Arten von Infrastruktur, die die Einhaltung der 

geltenden Anforderungen durch den Verpflichteten ernsthaft beeinträchtigen 

könnten, sowie über Geldbußen, die sie zu verhängen beabsichtigen, oder 

verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die sie gemäß Abschnitt 4 dieses Kapitels 

anzuwenden beabsichtigen, unterrichten, 

c) in der Lage sind, im Rahmen ihrer Befugnisse im Namen eines ersuchenden 

Aufsehers Untersuchungen durchzuführen und die durch solche Untersuchungen 

erlangten Informationen weiterzugeben oder die Durchführung solcher 

Untersuchungen durch den ersuchenden Aufseher zu erleichtern. 

Dieser Absatz gilt auch für Verpflichtete, die in einem einzigen Mitgliedstaat 

niedergelassen sind und im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in einem 

anderen Mitgliedstaat ohne Infrastruktur tätig sind, wenn die Aufsicht über die 

Tätigkeiten in jenem anderen Mitgliedstaat gemäß Artikel 37 Absatz 1 Unterabsatz 2 von 

dem Aufseher jenes Mitgliedstaats ausgeübt wird. 

(2) Wird die Beaufsichtigung des Verpflichteten und einer seiner Arten von Infrastruktur in 

anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 38 Absatz 2 den Aufsehern des 

Herkunftsmitgliedstaats übertragen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats die Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats 

regelmäßig über die in Bezug auf den Verpflichteten ergriffenen Maßnahmen und die 

Einhaltung der geltenden Anforderungen, einschließlich der im Aufnahmemitgliedstaat 

geltenden Anforderungen, durch den Verpflichteten unterrichten. Werden 

schwerwiegende, wiederholte oder systematische Verstöße festgestellt, so unterrichten 

die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats die Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats 

unverzüglich über diese Verstöße sowie über etwaige Geldbußen und 

verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die sie zu verhängen bzw. anzuwenden 

beabsichtigen, um bei den Verstößen Abhilfe zu schaffen. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats den 

Aufsehern des Herkunftsmitgliedstaats Unterstützung leisten, um zu gewährleisten, dass 

die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen durch den Verpflichteten überprüft wird. 

Insbesondere stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Aufseher des 

Aufnahmemitgliedstaats die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats über alle ernsthaften 

Zweifel, die sie bezüglich der Einhaltung der geltenden Anforderungen durch den 

Verpflichteten hegen, unterrichten und dass sie alle ihnen diesbezüglich vorliegenden 

Informationen an die Aufsichtsbehörden des Herkunftsmitgliedstaats weitergeben. 

Dieser Absatz gilt auch für Verpflichtete, die in einem einzigen Mitgliedstaat 

niedergelassen sind und im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in einem 

anderen Mitgliedstaat ohne Infrastruktur tätig sind, mit Ausnahme der Fälle, in denen 

die Aufsicht über die Tätigkeiten in jenem anderen Mitgliedstaat gemäß Artikel 37 

Absatz 1 Unterabsatz 2 von den Aufsehern jenes Mitgliedstaats ausgeübt wird. 

(3) Die Aufseher können Fälle an die AMLA verweisen, in denen 

a) eine Aufsichtsbehörde die in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a und b oder 

Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 genannten Informationen nicht übermittelt hat, 

b) ein Ersuchen um Zusammenarbeit abgewiesen wurde oder einem solchen 

Ersuchen nicht innerhalb einer angemessenen Frist Folge geleistet wurde, 
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c) aus objektiven Gründen Uneinigkeit besteht über die festgestellten Verstöße und 

über die Geldbußen oder verwaltungsrechtlichen Maßnahmen, die gegen das 

Unternehmen verhängt bzw. angewendet werden sollen, um bei diesen Verstößen 

Abhilfe zu schaffen. 

Die AMLA wird im Rahmen der ihr durch die Artikel 33 und 38 der Verordnung (EU) 

2024/...+ übertragenen Befugnisse tätig. Die AMLA gibt binnen eines Monats ihre 

Stellungnahme zum Gegenstand des Ersuchens ab. 

Artikel 48 

Informationsaustausch im Zusammenhang mit der Umsetzung von Gruppenstrategien in 

Drittländern 

Die Aufseher, einschließlich der AMLA, unterrichten einander über Fälle, in denen die Umsetzung 

der gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2024/...++ erforderlichen Strategien, Verfahren und 

Kontrollen nach dem Recht eines Drittlands nicht gestattet ist. In solchen Fällen kann im Rahmen 

eines abgestimmten Vorgehens der Aufseher eine Lösung angestrebt werden. Bei der Beurteilung, 

welche Drittländer die Umsetzung der gemäß Absatz 16 der Verordnung (EU) 2024/...++ 

erforderlichen Strategien, Verfahren und Kontrollen nicht gestatten, berücksichtigen die Aufseher 

etwaige rechtliche Beschränkungen, durch die die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Strategien, 

Verfahren und Kontrollen behindert werden kann, einschließlich in Bezug auf das Berufsgeheimnis 

oder ein unzureichendes Datenschutzniveau und andere Beschränkungen, die den Austausch von 

Informationen, die für diesen Zweck relevant sein können, behindern. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Abschnitt 2 

Zusammenarbeit innerhalb der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und mit den entsprechenden Drittlandsbehörden 

Artikel 49 

Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im 

Finanzsektor 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Finanzaufseher, der für das 

Mutterunternehmen einer Gruppe von Kredit- oder Finanzinstituten oder für den 

Hauptsitz eines Kredit- oder Finanzinstituts zuständig ist, in folgenden Situationen 

spezielle Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung einrichtet: 

a) wenn ein Kredit- oder Finanzinstitut oder eine Gruppe von Kredit- oder 

Finanzinstituten in mindestens zwei anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat, 

in dem sich sein Hauptsitz befindet, Niederlassungen errichtet hat; 

b) wenn ein Kredit- oder Finanzinstitut eines Drittlands in mindestens drei 

Mitgliedstaaten Niederlassungen errichtet hat. 

(2) Die ständigen Mitglieder des Kollegiums sind die für das Mutterunternehmen oder den 

Hauptsitz zuständigen Finanzaufseher, die für Niederlassungen in den 

Aufnahmemitgliedstaaten zuständigen Finanzaufseher und die gemäß Artikel 38 für die 

Infrastruktur in den Aufnahmemitgliedstaaten zuständigen Finanzaufseher. 
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(3) Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn die AMLA als Aufseher handelt. 

(4) Die Tätigkeiten der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Ausmaß der 

Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, denen das Kredit- oder 

Finanzinstitut oder die Gruppe ausgesetzt ist, und zum Umfang seiner bzw. ihrer 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten stehen. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Finanzaufseher 

Folgendes ermitteln: 

a) alle Kredit- oder Finanzinstitute, die in ihrem Mitgliedstaat zugelassen sind und die 

Niederlassungen in anderen Mitgliedstaaten oder in Drittländern haben, 

b) alle von diesen Instituten in anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern eingerichtete 

Niederlassungen, 

c) in ihrem Hoheitsgebiet von Kredit- oder Finanzinstituten aus anderen 

Mitgliedstaaten oder Drittländern eingerichtete Niederlassungen. 

(6) In anderen als den in Artikel 38 genannten Fällen, in denen Kredit- oder 

Finanzinstitute Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs ausüben, kann der Finanzaufseher des Herkunftsmitgliedstaats 

den Finanzaufseher dieser Mitgliedstaaten einladen, als Beobachter an dem Kollegium 

teilzunehmen. 
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(7) Umfasst eine Gruppe von Kredit- oder Finanzinstituten Verpflichtete im 

Nichtfinanzsektor, so lädt der Finanzaufseher, der das Kollegium einrichtet, die 

Aufseher dieser Verpflichteten ein, an dem Kollegium teilzunehmen. 

(8) Die Mitgliedstaaten können die Einrichtung von Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestatten, wenn ein in der Union 

niedergelassenes Kredit- oder Finanzinstitut Niederlassungen in mindestens zwei 

Drittländern eingerichtet hat. Die Finanzaufseher können die entsprechenden 

Drittlandsbehörden auffordern, ein solches Kollegium einzurichten. Die am Kollegium 

beteiligten Finanzaufseher legen in einer schriftlichen Vereinbarung die Bedingungen und 

Verfahren für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch fest. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kollegien unter anderem für den 

Informationsaustausch, die gegenseitige Unterstützung oder die Koordinierung des 

Aufsichtsansatzes im Hinblick auf die Gruppe oder das Institut eingesetzt werden, 

gegebenenfalls einschließlich zur Ergreifung geeigneter und verhältnismäßiger 

Maßnahmen zur Bekämpfung schwerwiegender Verstöße gegen die Verordnungen 

(EU) 2024/...+ und (EU) 2023/1113, die auf Gruppenebene oder auf Ebene des Kredit- 

oder Finanzinstituts oder in den Niederlassungen, die die Gruppe oder das Institut im 

Rechtsraum eines am Kollegium teilnehmenden Aufsehers eingerichtet hat, festgestellt 

werden. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(10) Die AMLA kann an den Sitzungen der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung teilnehmen und erleichtert deren Arbeit im 

Einklang mit Artikel 31 der Verordnung (EU) 202 ...+. Beschließt die AMLA, an den 

Sitzungen eines Aufsichtskollegiums zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung teilzunehmen, so hat sie Beobachterstatus. 

(11) Die Finanzaufseher können den entsprechenden Drittlandsbehörden die Teilnahme als 

Beobachter an den Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung in dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fall oder in Fällen, 

in denen Gruppen oder Kredit- oder Finanzinstitute der Union Zweigniederlassungen 

und Tochterunternehmen in diesen Drittländern betreiben, gestatten, sofern 

a) die entsprechenden Drittlandsbehörden einen Teilnahmeantrag stellen, woraufhin 

die Mitglieder des Kollegiums ihrer Teilnahme zustimmen, oder die Mitglieder des 

Kollegiums sich bereiterklären, die entsprechenden Drittlandsbehörden 

einzuladen, 

b) die Datenschutzvorschriften der Union für die Datenübermittlung eingehalten 

werden, 

c) die entsprechenden Drittlandsbehörden die in Absatz 8 Satz 3 genannte 

schriftliche Vereinbarung unterzeichnen und innerhalb des Kollegiums die 

einschlägigen Informationen weitergeben, über die sie in Bezug auf die 

Beaufsichtigung der Kredit- oder Finanzinstitute oder der Gruppe verfügen, 

d) die offengelegten Informationen garantierten Anforderungen zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses unterliegen, die den in Artikel 67 Absatz 1 genannten 

Anforderungen mindestens gleichwertig sind, und ausschließlich für die 

Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben der teilnehmenden Finanzaufseher oder 

der entsprechenden Drittlandsbehörden verwendet werden. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzaufseher, die die Kollegien einrichten, 

bewerten, ob die Bedingungen des Unterabsatzes 1 erfüllt sind, und den ständigen 

Mitgliedern des Kollegiums diese Bewertung übermitteln. Diese Bewertung wird 

durchgeführt, bevor den entsprechenden Drittlandsbehörden gestattet wird, sich dem 

Kollegium anzuschließen, und kann danach bei Bedarf wiederholt werden. Die 

Finanzaufseher der Herkunftsmitgliedstaaten können die AMLA für die Durchführung 

dieser Bewertung um Unterstützung ersuchen. 

(12) Wenn die ständigen Mitglieder des Kollegiums dies für notwendig erachten, können 

zusätzliche Beobachter eingeladen werden, sofern die Vertraulichkeitsanforderungen 

erfüllt sind. Zu den Beobachtern können Aufsichtsbehörden, darunter die gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates43 handelnde EZB, sowie die Europäischen 

Aufsichtsbehörden und die zentralen Meldestellen zählen. 

(13) Sind sich die Mitglieder eines Kollegiums über die in Bezug auf einen Verpflichteten zu 

ergreifenden Maßnahmen nicht einig, so können sie die AMLA mit der Angelegenheit 

befassen und um deren Unterstützung im Einklang mit Artikel 33 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ ersuchen. 

(14) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission 

zur Annahme vor. In diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards wird Folgendes 

festgelegt: 

a) die allgemeinen Bedingungen für die Arbeitsweise der Aufsichtskollegien zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor auf 

risikoorientierter Basis, einschließlich der Bedingungen für die Zusammenarbeit 

zwischen den ständigen Mitgliedern und den Beobachtern, und die operative 

Arbeitsweise dieser Kollegien; 

                                                 
43 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 

besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die 
Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 
Verordnung einfügen. 
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b) das Muster für die von den Finanzaufsehern gemäß Absatz 8 zu unterzeichnende 

schriftliche Vereinbarung; 

c) alle zusätzlichen Maßnahmen, die von den Kollegien durchzuführen sind, wenn 

Gruppen Verpflichtete im Nichtfinanzsektor umfassen; 

d) die Bedingungen für die Teilnahme von Finanzaufsehern in Drittländern. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Annahme der in 

Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 49 bis 52 

der Verordnung (EU) 2024/...++ zu ergänzen. 

Artikel 50 

Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im 

Nichtfinanzsektor 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher des Nichtfinanzsektors, die für das 

Mutterunternehmen einer Gruppe von Verpflichteten im Nichtfinanzsektor oder für den 

Hauptsitz eines Verpflichteten im Nichtfinanzsektor zuständig sind, in folgenden 

Situationen spezielle Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung einrichten können: 

a) wenn ein Verpflichteter im Nichtfinanzsektor oder eine Gruppe von Verpflichteten 

im Nichtfinanzsektor in mindestens zwei anderen Mitgliedstaaten als dem 

Mitgliedstaat, in dem sich sein bzw. ihr Hauptsitz befindet, Niederlassungen 

errichtet hat; 

                                                 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) wenn ein Unternehmen aus einem Drittland, das den Anforderungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegt und bei dem 

es sich nicht um ein Kredit- oder Finanzinstitut handelt, in mindestens drei 

Mitgliedstaaten Niederlassungen errichtet hat. 

Dieser Absatz gilt auch für Strukturen, die sich in gemeinsamem Besitz oder unter 

gemeinsamer Verwaltung befinden oder bei denen die Einhaltung der Anforderungen 

gemeinsam kontrolliert wird, einschließlich Netzwerken oder Personengesellschaften, 

für die gruppenweite Anforderungen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2024/...+ 

gelten. 

Die ständigen Mitglieder des Kollegiums sind der für das Mutterunternehmen oder den 

Hauptsitz zuständige Aufseher des Nichtfinanzsektors und der für Niederlassungen in 

den Aufnahmemitgliedstaaten oder für die Beaufsichtigung des betreffenden 

Verpflichteten in anderen Mitgliedstaaten in den Fällen nach Artikel 37 Absatz 1 

Unterabsatz 2 zuständige Finanzaufseher. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den Fällen, in denen der Aufseher des 

Nichtfinanzsektors, der für das Mutterunternehmen einer Gruppe oder für den 

Hauptsitz eines Verpflichteten zuständig ist, kein Kollegium einrichtet, die in Absatz 1 

Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten Aufseher des Nichtfinanzsektors eine 

Stellungnahme abgeben können, wonach angesichts der Risiken von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, denen der Verpflichtete oder die Gruppe ausgesetzt ist, und 

des Umfangs seiner bzw. ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeiten ein Kollegium 

eingerichtet werden soll. Diese Stellungnahme wird von mindestens zwei Aufsehern des 

Nichtfinanzsektors vorgelegt und richtet sich an: 

a) den für das Mutterunternehmen einer Gruppe oder den Hauptsitz eines 

Verpflichteten zuständigen Aufseher des Nichtfinanzsektors, 

b) die AMLA, 

c) alle anderen Aufseher des Nichtfinanzsektors. 

Wenn es sich bei dem unter Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes genannten 

Aufseher des Nichtfinanzsektors um eine Selbstverwaltungseinrichtung handelt, wird 

diese Stellungnahme auch der gemäß Artikel 52 für die Beaufsichtigung dieser 

Selbstverwaltungseinrichtung zuständigen Behörde vorgelegt. 

(3) Ist der für das Mutterunternehmen einer Gruppe oder für den Hauptsitz eines 

Verpflichteten zuständige Aufseher des Nichtfinanzsektors nach Abgabe einer 

Stellungnahme gemäß Absatz 2 nach wie vor der Auffassung, dass die Einrichtung eines 

Kollegiums nicht erforderlich ist, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die anderen 

Aufseher des Nichtfinanzsektors das Kollegium einrichten können, sofern dieses aus 

mindestens zwei Mitgliedern besteht. In diesen Fällen entscheiden diese Aufseher des 

Nichtfinanzsektors unter sich, wer der für das Kollegium zuständige Aufseher ist. Der 

Aufseher des Nichtfinanzsektors, der für das Mutterunternehmen einer Gruppe oder den 

Hauptsitz eines Verpflichteten zuständig ist, wird über die Tätigkeiten des Kollegiums 

unterrichtet und kann sich jederzeit dem Kollegium anschließen. 
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(4) Für die Zwecke von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Aufseher des 

Nichtfinanzsektors Folgendes ermitteln: 

a) alle Verpflichteten im Nichtfinanzsektor, die ihren Hauptsitz in ihrem Mitgliedstaat 

und Niederlassungen in anderen Mitgliedstaaten oder in Drittländern haben, 

b) alle von diesen Verpflichteten in anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern 

eingerichtete Niederlassungen, 

c) in ihrem Hoheitsgebiet von Verpflichteten im Nichtfinanzsektor aus anderen 

Mitgliedstaaten oder Drittländern eingerichtete Niederlassungen. 

(5) Wenn Verpflichtete im Nichtfinanzsektor Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten im 

Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs ausüben, kann der Aufseher des 

Nichtfinanzsektors des Herkunftsmitgliedstaats die Aufseher des Nichtfinanzsektors 

jener Mitgliedstaaten einladen, als Beobachter an dem Kollegium teilzunehmen. 

(6) Wenn eine Gruppe im Nichtfinanzsektor Kredit- oder Finanzinstitute umfasst, ihre 

Präsenz in der Gruppe jedoch nicht den Schwellenwert für die Einrichtung eines 

Kollegiums gemäß Artikel 49 erreicht, so lädt der Aufseher, der das Kollegium 

einrichtet, die Finanzaufseher dieser Kredit- oder Finanzinstitute zur Teilnahme am 

Kollegium ein. 
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(7) Die Mitgliedstaaten können die Einrichtung von Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestatten, wenn ein in der Union 

niedergelassener Verpflichteter im Nichtfinanzsektor Niederlassungen in mindestens 

zwei Drittländern eingerichtet hat. Die Aufseher des Nichtfinanzsektors können die 

entsprechenden Drittlandsbehörden auffordern, ein solches Kollegium einzurichten. Die 

am Kollegium beteiligten Aufseher des Nichtfinanzsektors legen in einer schriftlichen 

Vereinbarung die Bedingungen und Verfahren für die Zusammenarbeit und den 

Informationsaustausch fest. 

Wird ein Kollegium in Bezug auf die in Artikel 3 Nummer 3 Buchstaben a und b der 

Verordnung (EU) 2024/...+ genannten Verpflichteten oder Gruppen dieser 

Verpflichteten eingerichtet, so beinhaltet die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 

genannte schriftliche Vereinbarung auch Verfahren, mit denen sichergestellt wird, dass 

keine nach Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/...+ eingeholten 

Informationen weitergegeben werden, es sei denn, Artikel 21 Absatz 2 Unterabsatz 2 

jenes Absatzes findet Anwendung. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kollegien unter anderem für den 

Informationsaustausch, die gegenseitige Unterstützung oder die Koordinierung des 

Aufsichtsansatzes im Hinblick auf die Gruppe oder den Verpflichteten eingesetzt 

werden, gegebenenfalls einschließlich zur Ergreifung geeigneter und verhältnismäßiger 

Maßnahmen zur Bekämpfung schwerwiegender Verstöße gegen die Verordnungen 

(EU) 2024/...+ und (EU) 2023/1113, die auf Gruppenebene oder auf Ebene des 

Verpflichteten oder in den Niederlassungen, die die Gruppe oder der Verpflichtete im 

Rechtsraum eines am Kollegium teilnehmenden Aufsehers eingerichtet hat, festgestellt 

werden. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(9) Die AMLA kann an den Sitzungen der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung teilnehmen und erleichtert deren Arbeit im 

Einklang mit Artikel 36 der Verordnung (EU) 2024/...+. Beschließt die AMLA, an den 

Sitzungen eines Aufsichtskollegiums zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung teilzunehmen, so hat sie Beobachterstatus. 

(10) Die Aufseher des Nichtfinanzsektors können den entsprechenden Drittlandsbehörden 

die Teilnahme als Beobachter an den Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Fall oder in Fällen, in denen Verpflichtete der Union im nichtfinanziellen Sektor oder 

Gruppen von Verpflichteten der Union im Nichtfinanzsektor Zweigniederlassungen und 

Tochterunternehmen in diesen Drittländern betreiben, gestatten, sofern 

a) die entsprechenden Drittlandsbehörden einen Teilnahmeantrag stellen, woraufhin 

die Mitglieder des Kollegiums ihrer Teilnahme zustimmen, oder die Mitglieder des 

Kollegiums sich bereiterklären, die entsprechenden Drittlandsbehörden 

einzuladen, 

b) die Datenschutzvorschriften der Union für die Datenübermittlung eingehalten 

werden, 

c) die entsprechenden Drittlandsbehörden die in Absatz 7 genannte schriftliche 

Vereinbarung unterzeichnen und innerhalb des Kollegiums die einschlägigen 

Informationen weitergeben, über die sie in Bezug auf die Beaufsichtigung der 

Verpflichteten oder der Gruppe verfügen, 

d) die offengelegten Informationen garantierten Anforderungen zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses unterliegen, die den in Artikel 67 Absatz 1 genannten 

Anforderungen mindestens gleichwertig sind, und ausschließlich für die 

Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben der teilnehmenden Aufseher des 

Nichtfinanzsektors oder der entsprechenden Drittlandsbehörden verwendet 

werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher des Nichtfinanzsektors, die für das 

Mutterunternehmen einer Gruppe oder für den Hauptsitz eines Verpflichteten oder in 

den in Absatz 3 genannten Fällen für das Kollegium zuständig sind, bewerten, ob die 

Bedingungen des Unterabsatzes 1 dieses Absatzes erfüllt sind, und den ständigen 

Mitgliedern des Kollegiums diese Bewertung übermitteln. Diese Bewertung wird 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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durchgeführt, bevor den entsprechenden Drittlandsbehörden gestattet wird, sich dem 

Kollegium anzuschließen, und kann danach bei Bedarf wiederholt werden. Die für die 

Bewertung zuständigen Aufseher des Nichtfinanzsektors können die AMLA für die 

Durchführung dieser Bewertung um Unterstützung ersuchen. 

(11) Wenn die ständigen Mitglieder des Kollegiums dies für notwendig erachten, können 

zusätzliche Beobachter eingeladen werden, sofern die Vertraulichkeitsanforderungen 

erfüllt sind. Auch zentrale Meldestellen können zu den Beobachtern zählen. 

(12) Sind sich die Mitglieder eines Kollegiums über die in Bezug auf einen Verpflichteten zu 

ergreifenden Maßnahmen nicht einig, so können sie die AMLA mit der Angelegenheit 

befassen und um deren Unterstützung im Einklang mit Artikel 38 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ ersuchen. Die AMLA gibt binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme zu 

der strittigen Angelegenheit ab. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(13) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission zur 

Annahme vor. In diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards wird Folgendes 

festgelegt: 

a) die allgemeinen Bedingungen für die Arbeitsweise der Aufsichtskollegien zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nichtfinanzsektor, 

einschließlich der Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen den ständigen 

Mitgliedern und den Beobachtern, und die operative Arbeitsweise dieser Kollegien; 

b) das Muster für die von den Aufsehern des Nichtfinanzsektors gemäß Absatz 7 zu 

unterzeichnende schriftliche Vereinbarung; 

c) die Bedingungen für die Teilnahme von Aufsehern des Nichtfinanzsektors in 

Drittländern; 

d) alle zusätzlichen Maßnahmen, die von den Kollegien durchzuführen sind, wenn 

Gruppen Kredit- oder Finanzinstitute umfassen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Annahme der in 

Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 49 bis 52 

der Verordnung (EU) 2024/...++ zu ergänzen. 

(14) Die AMLA gibt bis zum ... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] und danach alle zwei Jahre eine Stellungnahme zur Arbeitsweise der 

Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im 

Nichtfinanzsektor ab. Diese Stellungnahme umfasst Folgendes: 

a)  einen Überblick über die von den Aufsehern des Nichtfinanzsektors eingerichteten 

Kollegien; 

b)  eine Bewertung der von diesen Kollegien ergriffenen Maßnahmen und des 

erreichten Umfangs der Zusammenarbeit, einschließlich der Schwierigkeiten, die 

bei der Arbeitsweise der Kollegien aufgetreten sind. 

                                                 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 51  

Zusammenarbeit mit ▌ Aufsehern in Drittländern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzaufseher mit den entsprechenden 

Drittlandsbehörden Kooperationsvereinbarungen über die Zusammenarbeit und den 

Austausch vertraulicher Informationen schließen können. Solche 

Kooperationsvereinbarungen stehen im Einklang mit den geltenden 

Datenschutzvorschriften ▌, werden auf Grundlage der Gegenseitigkeit geschlossen und ▌ 

unterliegen garantierten Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, die den 

Anforderungen nach Artikel 67 Absatz 1 mindestens gleichwertig sind. Die im Einklang 

mit diesen Kooperationsvereinbarungen ausgetauschten Informationen werden 

ausschließlich für die Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben dieser Behörden verwendet. 

Stammen die ausgetauschten Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat, so dürfen sie 

nur mit ausdrücklicher Zustimmung des ▌ Aufsehers, der diese Informationen mitgeteilt 

hat, und gegebenenfalls nur für Zwecke, denen dieser Aufseher zugestimmt hat, 

weitergegeben werden. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 leistet die AMLA diese Unterstützung, soweit dies 

erforderlich ist, um die Gleichwertigkeit der für die entsprechende Drittlandsbehörde 

geltenden Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses zu bewerten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ▌ Aufseher die AMLA über jede gemäß diesem 

Artikel unterzeichnete Vereinbarung innerhalb eines Monats nach der Unterzeichnung in 

Kenntnis setzen. 
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(4) Die AMLA arbeitet bis zum ... [5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards aus und legt sie der Kommission zur Annahme 

vor. In diesen Entwürfen technischer Durchführungsstandards wird das Muster 

spezifiziert, das für den Abschluss der Kooperationsvereinbarungen nach Absatz 1 zu 

verwenden ist. 

 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 53 der 

Verordnung (EU) 2024/...+ anzunehmen. 

Abschnitt 3 

Besondere Bestimmungen für Selbstverwaltungseinrichtungen 

Artikel 52 

Überwachung von Selbstverwaltungseinrichtungen 

(1) Beschließen die Mitgliedstaaten, im Einklang mit Artikel 37 Absatz 3 der vorliegenden 

Richtlinie Selbstverwaltungseinrichtungen die Beaufsichtigung der in Artikel 3 Nummer 3 

Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2024/...++ genannten Verpflichteten zu gestatten, 

so stellen sie sicher, dass die Tätigkeiten dieser Selbstverwaltungseinrichtungen bei der 

Wahrnehmung dieser Aufgaben der Überwachung durch eine Behörde unterliegen. 

▌ 

(2) Die Behörde, die Selbstverwaltungseinrichtungen überwacht, ist dafür zuständig, ein 

angemessenes und wirksames Aufsichtssystem für die in Artikel 3 Nummer 3 

Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2024/…++ genannten Verpflichteten 

sicherzustellen, unter anderem durch Folgendes: 

a) Überprüfung, ob eine Selbstverwaltungseinrichtung, die die in Artikel 37 Absatz 1 

genannten Aufgaben wahrnimmt oder dies beabsichtigt, den Anforderungen nach 

Absatz 3 des genannten Artikels genügt; 

b) Herausgabe von Leitlinien für die Wahrnehmung der in Artikel 37 Absatz 1 

genannten Aufgaben; 

c) Gewährleistung, dass Selbstverwaltungseinrichtungen ihre Aufgaben nach 

Abschnitt 1 dieses Kapitels angemessen und wirksam erfüllen; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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d) Überprüfung der von Selbstverwaltungseinrichtungen gewährten Ausnahmen von der 

Verpflichtung zur Erstellung einer einzelnen aufgezeichneten Risikobewertung 

gemäß Artikel 37 Absatz 5 Buchstabe b; 

e) regelmäßige Unterrichtung der Selbstverwaltungseinrichtungen über jede von der 

AMLA geplante Tätigkeit oder ausgeführte Aufgabe, die für die Wahrnehmung 

ihrer Aufsichtsfunktion relevant ist, und insbesondere die Planung von Peer-

Reviews im Einklang mit Artikel 35 der Verordnung (EU) 2024/...+. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Behörde, die Selbstverwaltungseinrichtungen 

überwacht, angemessene Befugnisse zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Absatz 2 

übertragen werden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Behörde mindestens befugt 

ist, 

a) alle Informationen zu verlangen, die in Bezug auf die Überwachung der Einhaltung 

der einschlägigen Vorschriften und die Durchführung von Kontrollen relevant sind, 

mit Ausnahme in Bezug auf alle Informationen, die von den Verpflichteten gemäß 

Artikel 3 Nummer 3 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2024/...+ eingeholt 

werden, wenn sie die Rechtslage für ihren Mandanten unter den in Artikel 21 

Absatz 2 dieser Verordnung festgelegten Bedingungen beurteilen oder ihn in einem 

Gerichtsverfahren oder im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren verteidigen 

oder vertreten, wozu auch eine Beratung über das Betreiben oder Vermeiden solcher 

Verfahren zählt; dabei ist es unerheblich, ob diese Informationen vor, bei oder nach 

einem solchen Verfahren eingeholt werden; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) einer Selbstverwaltungseinrichtung Weisungen zu erteilen, um im Falle eines 

Versäumnisses bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel 37 Absatz 1 oder der 

Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 6 des genannten Artikels Abhilfe zu 

schaffen oder um solche Versäumnisse zu verhindern.  

Erteilt die Behörde einer Selbstverwaltungseinrichtung Weisungen gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe b, so berücksichtigt die Behörde dabei alle einschlägigen Leitlinien, die sie oder 

die AMLA zur Verfügung gestellt hat. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Behörde, die Selbstverwaltungseinrichtungen 

beaufsichtigt, ihre Aufgaben frei von ungebührlicher Einflussnahme wahrnimmt. 

Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass das Personal der Behörde, die 

Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigt, Anforderungen zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses unterliegt, die den in Artikel 67 festgelegten Anforderungen 

gleichwertig sind, und dass es mit hohem professionellen Standard arbeitet, auch in 

Bezug auf die Vertraulichkeit und den Datenschutz, und hinsichtlich seiner Integrität 

hohen Maßstäben genügt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Behörde, die 

Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigt, über Verfahren zur Vermeidung und 

Bewältigung von Interessenkonflikten verfügt. 

(5) Die Mitgliedstaaten können wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Maßnahmen oder Sanktionen für den Fall vorsehen, dass 

Selbstverwaltungseinrichtungen Ersuchen, Anweisungen oder sonstigen von der 

Behörde gemäß Absatz 2 oder 3 getroffenen Maßnahmen nicht nachkommen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Behörde, die Selbstverwaltungseinrichtungen 

überwacht, die zuständigen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden zeitnah, direkt 

oder über die zentrale Meldestelle über alle Verstöße in Kenntnis setzt, die sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben aufdeckt und die Gegenstand strafrechtlicher Sanktionen 

sind. 

www.parlament.gv.at



 

 223 

(7) Die Behörde, die Selbstverwaltungseinrichtungen überwacht, veröffentlicht einen 

Jahresbericht, der folgende Informationen enthält: 

a) die Anzahl und Art der von jeder Selbstverwaltungseinrichtung festgestellten 

Verstöße und die gegen Verpflichtete verhängten bzw. angewandten Geldbußen und 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen oder Sanktionen; 

b) die Anzahl der verdächtigen Transaktionen, die der zentralen Meldestelle von den 

der Aufsicht der einzelnen Selbstverwaltungseinrichtungen unterliegenden 

Verpflichteten gemeldet wurden, unabhängig davon, ob sie der zentralen Meldestelle 

gemäß Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/...+ direkt oder von den 

einzelnen Selbstverwaltungseinrichtungen gemäß Artikel 70 Absatz 1 der genannten 

Verordnung übermittelt wurden; 

c) die Anzahl und Beschreibung der verhängten Geldbußen und Zwangsgelder oder der 

angewandten verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die nach Abschnitt 4 des 

vorliegenden Kapitels von den einzelnen Selbstverwaltungseinrichtungen ergriffen 

wurden, um zu gewährleisten, dass die Verpflichteten die Verordnung (EU) 2024/...+ 

erfüllen, auf die in Artikel 55 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie Bezug genommen 

wird; 

d) die Anzahl und Beschreibung der Maßnahmen, die von der Behörde, die 

Selbstverwaltungseinrichtungen überwacht, nach diesem Artikel ergriffen wurden, 

und die Anzahl der Weisungen, die den Selbstverwaltungseinrichtungen erteilt 

wurden. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Bericht wird auf der Website der Behörde, die 

Selbstverwaltungseinrichtungen überwacht, veröffentlicht und der Kommission und der 

AMLA übermittelt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Abschnitt 4  

Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahmen  

Artikel 53 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verpflichtete für Verstöße gegen die Verordnungen 

(EU) 2024/…+ und (EU) 2023/1113 gemäß diesem Abschnitt verantwortlich gemacht 

werden können. 

(2) Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu 

verhängen, legen die Mitgliedstaaten Vorschriften für Geldbußen und 

verwaltungsrechtliche Maßnahmen fest, stellen sicher, dass die Aufseher solche 

Geldbußen und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen die 

Verordnung (EU) 2024/…+ oder die Verordnung (EU) 2023/1113 verhängen bzw. 

anwenden können, und gewährleisten, dass diese durchgesetzt werden. Jede sich daraus 

ergebende nach diesem Abschnitt verhängte Sanktion oder angewandte Maßnahme muss 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(3) Abweichend von Absatz 2 kann dieser Artikel – wenn die Rechtsordnung eines 

Mitgliedstaats keine Verwaltungssanktionen vorsieht – so angewandt werden, dass die 

Geldbuße von dem Aufseher in die Wege geleitet und von einer Justizbehörde verhängt 

wird, wobei sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche 

Wirkung wie die von Aufsehern verhängten Geldbußen haben. In jedem Fall müssen die 

verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

Die in Unterabsatz 1 genannten Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum [36 

Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] diejenigen Maßnahmen nach 

nationalem Recht mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen haben, sowie 

unverzüglich alle nachfolgenden Änderungen dieser Vorschriften. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei für juristische Personen geltenden 

Verpflichtungen im Falle von Verstößen gegen die Verordnungen (EU) 2024/…+ und (EU) 

2023/1113 nicht nur gegen die juristische Person, sondern auch gegen die 

Führungsebene und andere natürliche Personen, die nach nationalem Recht für den Verstoß 

verantwortlich sind, Geldbußen verhängt und verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

angewandt werden können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Aufseher, wenn sie strafrechtlich zu ahndende 

Verstöße feststellen, die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden zeitnah davon in 

Kenntnis setzen. 

(5) Gemäß dieser Richtlinie und den nationalem Recht werden Geldbußen und 

▌verwaltungsrechtliche Maßnahmen auf eine der folgenden Arten angewandt: 

a) direkt durch die Aufseher; 

b) in Zusammenarbeit zwischen den Aufsehern und mit anderen Behörden; 

c) unter der Verantwortung der Aufseher durch Übertragung von Aufgaben an andere 

Behörden; 

d) durch einen von den Aufsehern gestellten Antrag bei den zuständigen 

Justizbehörden. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der AMLA bis zum [39 Monate nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] die Informationen über die Regelungen für die 

Verhängung von Geldbußen und die Anwendung verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 

gemäß diesem Absatz mit, gegebenenfalls einschließlich Informationen darüber, ob 

bestimmte Sanktionen oder Maßnahmen den Rückgriff auf ein bestimmtes Verfahren 

erfordern. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(6) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Aufseher bei der Bestimmung der Art und der 

Höhe der Geldbußen oder verwaltungsrechtlichen Maßnahmen alle maßgeblichen 

Umstände berücksichtigen. Dazu zählen gegebenenfalls: 

a) die Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) die Anzahl der Fälle, wie oft der Verstoß wiederholt wurde; 

c) der Verschuldensgrad der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen 

Person; 

d) die Finanzkraft der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen Person, 

auch unter Berücksichtigung ihres Gesamtumsatzes oder ihrer Jahreseinkünfte; 

e) die von der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen Person durch den 

Verstoß erzielten Gewinne, sofern sich diese beziffern lassen; 

f) die Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern sich diese 

beziffern lassen; 

g) die Bereitwilligkeit der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen 

Person, mit der zuständigen Behörde zusammenzuarbeiten; 

h) frühere Verstöße der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen Person. 
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(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine juristische Person für Verstöße im Sinne der 

Verordnung (EU) 2024/…+ oder der Verordnung (EU) 2023/1113 verantwortlich 

gemacht werden kann, die in ihrem Namen oder zu ihren Gunsten von einer Person 

begangen wurden, die allein oder als Teil einer Einrichtung dieser juristischen Person 

gehandelt hat und die aufgrund einer der folgenden Befugnisse eine Führungsposition 

innerhalb dieser juristischen Person innehat: 

a) eine Befugnis zur Vertretung der juristischen Person; 

b) eine Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, 

c) eine Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine juristische Person verantwortlich gemacht 

werden kann, wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle seitens der in Absatz 5 des 

vorliegenden Artikels genannten Personen die Verstöße gegen die Verordnung 

(EU) 2024/…+ oder die Verordnung (EU) 2023/1113 durch eine ihr unterstellte Person 

oder im Namen oder zu Gunsten der juristischen Person ermöglicht hat. 

(9) Um zu gewährleisten, dass diese Geldbußen oder verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 

die gewünschten Ergebnisse zeitigen, arbeiten die Aufseher bei der Wahrnehmung ihrer 

Befugnis zur Verhängung von Geldbußen und zur Anwendung verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen eng zusammen und stimmen ihre Maßnahmen erforderlichenfalls auch mit 

anderen betroffenen Behörden ab und koordinieren ihr Vorgehen in 

grenzüberschreitenden Fällen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(10) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission zur Annahme vor. In 

diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards wird Folgendes festgelegt: 

a) Indikatoren für die Einstufung des Schweregrads der Verstöße; 

b) Kriterien, die bei der Festlegung der Höhe der Geldbußen oder der Anwendung von 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen gemäß diesem Abschnitt zu berücksichtigen 

sind.; 

c) eine Methode für die Verhängung von Zwangsgeldern gemäß Artikel 57, 

einschließlich ihrer Häufigkeit. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch Annahme der in 

Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 49 bis 52 

der Verordnung (EU) 2024/...+ zu ergänzen. 

(11) Bis zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] gibt die 

AMLA Leitlinien zu den Grundbeträgen für die Verhängung von Geldbußen im 

Verhältnis zum Umsatz heraus, aufgeschlüsselt nach Art des Verstoßes und Kategorie 

von Verpflichteten. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 54 

Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf Niederlassungen von Verpflichteten und bestimmte 

Tätigkeiten im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs 

(1) Im Falle von Niederlassungen von Verpflichteten, die als solche nicht als Kreditinstitute 

oder Finanzinstitute gelten, oder Arten von Infrastruktur von Verpflichteten, die gemäß 

Artikel 38 Absatz 1 der Aufsicht des Aufsehers des Aufnahmemitgliedstaats unterliegen, 

kommen die Absätze 2 bis 5 des vorliegenden Artikels zur Anwendung. 

(2) Stellen die Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats Verstöße gegen die geltenden 

Anforderungen fest, fordern sie die Verpflichteten, die über die in Absatz 1 genannten 

Niederlassungen oder Arten von Infrastruktur tätig sind, auf, die geltenden 

Anforderungen zu erfüllen, und unterrichten die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats 

über die bei diesen Verpflichteten festgestellten Verstöße und die ergangene 

Aufforderung, die Anforderungen zu erfüllen. 

(3) Ergreifen die Verpflichteten nicht die erforderlichen Maßnahmen, so setzen die 

Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats hiervon 

in Kenntnis. 
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Die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats handeln unverzüglich und ergreifen alle 

geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der betreffende Verpflichtete bei den 

in seinen Niederlassungen oder Arten von Infrastruktur im Aufnahmemitgliedstaat 

festgestellten Verstößen Abhilfe leistet. Die Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats 

unterrichten die Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats über jegliche gemäß diesem 

Absatz ergriffenen Maßnahmen. 

(4) Abweichend von Absatz 3 können die Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats für den 

Fall, dass bei Verpflichteten, die gemäß Absatz 1 über Niederlassungen oder andere 

Arten von Infrastruktur in ihrem Hoheitsgebiet tätig sind, schwerwiegende, wiederholte 

oder systematische Verstöße festgestellt werden, die der sofortigen Abhilfe bedürfen, auf 

eigene Initiative geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, um gegen diese 

Verstöße vorzugehen. Solche Maßnahmen sind befristet und werden aufgehoben, sobald 

die festgestellten Verstöße behandelt werden, was auch mit Unterstützung oder in 

Zusammenarbeit mit den Aufsehern im Herkunftsmitgliedstaat des Verpflichteten 

erfolgen kann. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher des Aufnahmemitgliedstaats die 

Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats des Verpflichteten unverzüglich über die 

Feststellung schwerwiegender, wiederholter oder systematischer Verstöße und über die 

Ergreifung etwaiger Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 unterrichten, es sei denn, es 

werden Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Aufsehern des Herkunftsmitgliedstaats 

ergriffen. 
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(5) Sind sich die Aufseher des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats über die in 

Bezug auf einen Verpflichteten zu ergreifenden Maßnahmen uneinig, so können sie die 

AMLA mit der Angelegenheit befassen und um deren Unterstützung im Einklang mit 

den Artikeln 33 und 38 der Verordnung (EU) 2024/...+ ersuchen. Die AMLA gibt binnen 

eines Monats ihre Stellungnahme zum Gegenstand des Ersuchens ab. 

Artikel 55  

Geldbußen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei schwerwiegenden, wiederholten oder 

systematischen Verstößen – ob vorsätzlich oder fahrlässig begangen – gegen die 

Anforderungen der folgenden Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/… ++ Geldbußen 

verhängt werden: 

a) Kapitel II (Interne Strategien, Verfahren und Kontrollen der Verpflichteten); 

b) Kapitel III (Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden) 

c) Kapitel V (Meldepflichten); 

d) Artikel 77 (Aufbewahrung von Aufzeichnungen). 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Geldbußen auch verhängt werden können, wenn 

die Verpflichteten die gemäß Artikel 56 dieser Richtlinie für sie geltenden 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen nicht eingehalten haben oder wenn es sich um 

Verstöße handelt, die keine schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen 

Verstöße sind. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Höchstgeldbußen, die in den in Absatz 1 

Unterabsatz 1 genannten Fällen verhängt werden können, sich auf mindestens die 

zweifache Höhe der infolge des Verstoßes erzielten Gewinne, sofern sich diese beziffern 

lassen, oder auf mindestens 1 000 000 EUR belaufen, je nachdem, welcher Betrag der 

höhere ist. 

In Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, entspricht der in Unterabsatz 1 

genannte Wert dem Gegenwert in der Landeswährung am ... [Datum des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie]. 

(3) Abweichend von Absatz 2 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für Verpflichtete, die ein 

Kreditinstitut oder Finanzinstitut sind, auch folgende Geldbußen verhängt werden: 

a) im Falle einer juristischen Person ▌ Höchstgeldbußen von mindestens 

10 000 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, 

dem Gegenwert in der Landeswährung am ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] oder 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes, der im letzten verfügbaren 

vom Leitungsorgan gebilligten Abschluss ausgewiesen ist, je nachdem, welcher 

Betrag der höhere ist; wenn es sich bei dem Verpflichteten um ein 

Mutterunternehmen oder das Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens 

handelt, das einen konsolidierten Abschluss nach Artikel 22 der 

Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates44 aufzustellen 

hat, so ist der relevante jährliche Gesamtumsatz der jährliche Gesamtumsatz oder die 

entsprechende Einkunftsart gemäß den einschlägigen Rechnungslegungsvorschriften, 

der bzw. die im letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der 

vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an der Spitze gebilligt wurde; 

                                                 
44 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 
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b) im Falle einer natürlichen Person ▌ Höchstgeldbußen von mindestens 

5 000 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, dem 

Gegenwert in der Landeswährung zum ... [Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie]. 

(4) Die Mitgliedstaaten können den zuständigen Behörden die Befugnis erteilen, ▌ Geldbußen 

zu verhängen, die über die in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträge hinausgehen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Festlegung der Höhe der Geldbuße 

berücksichtigt wird, ob der Verpflichtete in der Lage ist, diese zu zahlen, und dass die 

Aufseher, falls die Geldbuße die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften 

beeinträchtigen könnte, die Behörden konsultieren, die für die Überwachung der 

Einhaltung der einschlägigen Rechtsakte der Union durch die Verpflichteten zuständig 

sind. 

Artikel 56  

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher in der Lage sind, 

verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen einen Verpflichteten anzuwenden, wenn sie 

Folgendes feststellen: 

a) Verstöße gegen die Verordnung (EU) 2024/…+ oder die Verordnung 

(EU) 2023/1113, entweder in Verbindung mit Geldbußen für schwerwiegende, 

wiederholte oder systematische Verstöße oder für sich genommen; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) Schwachstellen in den internen Strategien, Verfahren und Kontrollen des 

Verpflichteten, die voraussichtlich zu Verstößen gegen die unter Buchstabe a 

genannten Anforderungen führen, und wenn verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

das Auftreten solcher Verstöße verhindern oder deren Risiko verringern können; 

c) ein nicht angemessenes Verhältnis zwischen den bestehenden internen Strategien, 

Verfahren und Kontrollen des Verpflichteten einerseits und den Risiken der 

Geldwäsche, der damit zusammenhängenden Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung, denen der Verpflichtete ausgesetzt ist, andererseits. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher zu mindestens Folgendem in der 

Lage sind: 

a) Abgabe von Empfehlungen; 

b) Erteilung einer Anordnung, nach der Verpflichtete die Vorschriften einzuhalten 

haben, einschließlich hinsichtlich der Umsetzung spezifischer Abhilfemaßnahmen; 

c) öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und der Art des 

Verstoßes; 

d) Erteilung einer Anordnung, nach der die natürliche oder juristische Person ihre 

Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat; 

e) Einschränkung oder Begrenzung der Geschäftsbereiche, der Tätigkeiten oder des 

Netzes von Instituten, denen der Verpflichtete angehört, oder Auflage zur 

Veräußerung von Geschäftszweigen; 
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f) bei Verpflichteten, die einer Zulassungspflicht unterliegen, Entzug oder Aussetzung 

der Zulassung; 

g) Auflage zur Änderung der Leitungsstruktur. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher durch die in Absatz 2 genannten 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen insbesondere in der Lage sind, 

a) zu verlangen, dass unverzüglich jegliche Daten oder Informationen, die für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß diesem Kapitel erforderlich sind, bereitgestellt 

und jegliche Dokumente übermittelt werden, oder zusätzliche oder häufigere 

Meldepflichten vorzuschreiben; 

b) zu verlangen, dass die internen Strategien, Verfahren und Kontrollen verstärkt 

werden; 

c) zu verlangen, dass der Verpflichtete eine spezifische Strategie oder spezifische 

Anforderungen in Bezug auf Kategorien von Mandanten oder einzelne Mandanten, 

Transaktionen, Tätigkeiten oder Vertriebskanäle mit hohen Risiken anwendet; 

d) zu verlangen, dass Maßnahmen umgesetzt werden, um die mit den Tätigkeiten und 

Produkten des Verpflichteten verbundenen Risiken der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung zu verringern. 

e) ein vorübergehendes Verbot gegen jede Person, die Leitungsaufgaben bei einem 

Verpflichteten wahrnimmt, oder gegen jede andere für den Verstoß verantwortlich 

gemachte natürliche Person zu verhängen, bei Verpflichteten Leitungsaufgaben 

wahrzunehmen. 
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(4) Für die in Absatz 2 genannten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen werden, sofern 

relevant, verbindliche Fristen für deren Umsetzung gesetzt. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die Aufseher die ▌Umsetzung der geforderten Maßnahmen durch den 

Verpflichteten verfolgen und bewerten. 

(5) Die Mitgliedstaaten können Aufsehern die Befugnis erteilen, zusätzlich zu den in Absatz 2 

genannten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen weitere Arten von verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen anzuwenden. 

Artikel 57  

Zwangsgelder 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher in Fällen, in denen Verpflichtete 

die von dem Aufseher gemäß Artikel 56 Absatz 2 Buchstaben b, d, e und g angewendeten 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen nicht innerhalb der geltenden Fristen einhalten, 

Zwangsgelder verhängen können, um die Einhaltung dieser verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen zu erzwingen. 

(2) Die Zwangsgelder müssen wirksam und verhältnismäßig sein. Die Zwangsgelder werden 

so lange verhängt, bis der betreffende Verpflichtete oder die betreffende Person die 

einschlägigen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen einhält. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 beträgt das Zwangsgeld bei juristischen Personen höchstens 

3 % ihres durchschnittlichen Tagesumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr bzw. 

bei natürlichen Personen liegt dieser Betrag nicht über 2 % des durchschnittlichen 

Tageseinkommens im letzten Kalenderjahr. 
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(4) Zwangsgelder können für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab der 

Bekanntgabe der Entscheidung des Aufsehers verhängt werden. Sofern der Verpflichtete 

nach Ablauf dieser Frist der verwaltungsrechtlichen Maßnahme noch nicht 

nachgekommen ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Aufseher Zwangsgelder 

für einen weiteren Zeitraum von höchstens sechs Monaten verhängen können. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Entscheidung über die Verhängung eines 

Zwangsgelds ab dem Tag der Anwendung der verwaltungsrechtlichen Maßnahme 

getroffen werden kann. 

Das Zwangsgeld gilt ab dem Tag, an dem diese Entscheidung getroffen wird. 

Artikel 58 

Bekanntmachung von Geldbußen, verwaltungsrechtlichen Maßnahmen und Zwangsgeldern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌die Aufseher auf ihrer Website Entscheidungen 

betreffend die Verhängung von Geldbußen, verwaltungsrechtlichen Maßnahmen nach 

Artikel 56 Absatz 2 Buchstaben c bis g, die gemäß Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe a 

ergriffen wurden, oder Zwangsgeldern in einem zugänglichen Format bekannt machen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Aufseher die in Absatz 1 genannten 

Entscheidungen bekannt macht, sobald die für den Verstoß verantwortlichen Personen 

von diesen Entscheidungen in Kenntnis gesetzt wurden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten in Fällen, in denen die 

Bekanntmachung verwaltungsrechtliche Maßnahmen betrifft, gegen die ein 

Rechtsbehelf eingelegt werden kann und die nicht darauf abzielen, schwerwiegende, 

wiederholte und systematische Verstöße abzustellen, gestatten, dass die 

Bekanntmachung dieser verwaltungsrechtlichen Maßnahmen bis zum Ablauf der 

Rechtsbehelfsfrist aufgeschoben wird. 
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Bezieht sich die Bekanntmachung auf Entscheidungen, gegen die ein Rechtsbehelf 

eingelegt werden kann, so machen die Aufseher auch diesen Sachverhalt und alle 

weiteren Informationen über das Ergebnis des Rechtsbehelfsverfahrens unverzüglich 

auf ihrer Website bekannt. Jede Entscheidung, mit der eine frühere Entscheidung über 

die Verhängung einer Geldbuße, die Anwendung einer verwaltungsrechtlichen 

Maßnahme oder die Verhängung eines Zwangsgelds für ungültig erklärt wird, wird 

ebenfalls bekannt gemacht. 

(3) Dabei werden mindestens Art und Wesen des Verstoßes und die Identität der 

verantwortlichen Personen sowie – im Falle von Geldbußen und Zwangsgeldern – die 

jeweiligen Beträge bekannt gemacht. Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, diesen 

Unterabsatz auf Entscheidungen anzuwenden, mit denen Maßnahmen mit 

Ermittlungscharakter oder nach Artikel 56 Absatz 2 Buchstaben a und c ergriffene 

verwaltungsrechtliche Maßnahme angewendet werden. 

Halten die Aufseher nach einer fallbezogenen Prüfung die Bekanntmachung der Identität 

der in Absatz 1 genannten verantwortlichen Personen oder der personenbezogenen Daten 

dieser Personen für unverhältnismäßig oder gefährdet die Bekanntmachung dieser Daten 

die Stabilität von Finanzmärkten oder laufende Ermittlungen, so verfahren die Aufseher 

▌wie folgt: 

a) sie machen die Entscheidung ▌erst dann bekannt, wenn die Gründe für ihre 

Nichtbekanntmachung weggefallen sind; 

b) sie machen die Entscheidung ▌im Einklang mit dem nationalen Recht auf anonymer 

Basis bekannt, wenn diese anonymisierte Bekanntmachung den wirksamen Schutz 

der betreffenden personenbezogenen Daten gewährleistet; in diesem Fall kann die 

Bekanntmachung der einschlägigen Daten für eine vertretbare Zeitspanne 

zurückgestellt werden, wenn vorausgesehen wird ist, dass die Gründe für die 

anonymisierte Bekanntmachung bei Ablauf dieser Zeitspanne nicht mehr bestehen; 
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c) sie sehen davon ab, die Entscheidung ▌bekanntzumachen, wenn die Möglichkeiten 

nach den Buchstaben a und b ihrer Ansicht nach nicht ausreichen, um eine der 

folgenden Situationen zu gewährleisten: 

i) die Stabilität der Finanzmärkte wird nicht gefährdet, 

ii) bei Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahme im Zusammenhang 

mit Verstößen, die als geringfügig angesehen werden, ist bei der 

Bekanntmachung der Entscheidung die Verhältnismäßigkeit gewahrt. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Bekanntmachung nach diesem Artikel vom 

Zeitpunkt ihrer Bekanntmachung an mindestens fünf Jahre lang auf der Website der 

Aufseher zugänglich bleibt. Enthält die Bekanntmachung jedoch personenbezogene 

Daten, so bleiben diese nur so lange auf der Website der Aufseher einsehbar, wie dies 

nach den geltenden Datenschutzbestimmungen erforderlich ist, und auf keinen Fall 

länger als fünf Jahre. 

▌ 

Artikel 59 

Austausch von Informationen über Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Aufseher und gegebenenfalls die Behörde, die 

die Selbstverwaltungseinrichtungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen 

überwacht, die AMLA über alle gemäß diesem Abschnitt verhängten Geldbußen und 

angewendeten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen, einschließlich aller in diesem 

Zusammenhang eingelegten Rechtsbehelfe und der Ergebnisse der Rechtsbehelfsverfahren, 

unterrichten. Diese Informationen werden auch anderen Aufsehern übermittelt, wenn die 

Geldbuße oder verwaltungsrechtliche Maßnahme ein Unternehmen betrifft, das in zwei 

oder mehr Mitgliedstaaten tätig ist. 

(2) Die AMLA unterhält auf ihrer Website Links zu den Bekanntmachungen jedes Aufsehers 

in Bezug auf Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die gemäß Artikel 58 

verhängt bzw. angewendet wurden, und gibt den Zeitraum an, für den jeder Mitgliedstaat 

Geldbußen und verwaltungsrechtliche Maßnahmen bekanntmacht. 
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Abschnitt 5 

Meldung von Verstößen 

Artikel 60  

Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern 

(1) Die Richtlinie (EU) 2019/1937 gilt für die Meldung von Verstößen gegen die 

Verordnungen (EU) 2024/…+ und (EU) 2023/1113 und die vorliegende Richtlinie sowie 

für den Schutz von Personen, die solche Verstöße melden, und von Personen, die von 

solchen Meldungen betroffen sind. 

(2) Die Aufsichtsbehörden sind die Behörden, die gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1937 für 

die Einrichtung externer Meldekanäle und für Folgemaßnahmen im Zusammenhang 

mit Meldungen zuständig sind, soweit die für Verpflichtete geltenden Anforderungen 

betroffen sind. 

(3) Bei den in Artikel 52 genannten Behörden, die die Selbstverwaltungseinrichtungen 

überwachen, handelt es sich um Behörden, die dafür zuständig sind, externe 

Meldekanäle einzurichten und Meldungen von Selbstverwaltungseinrichtungen und 

deren Mitarbeitern weiterzuverfolgen, soweit die für Selbstverwaltungseinrichtungen bei 

der Ausübung von Aufsichtsaufgaben geltenden Anforderungen betroffen sind. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor der 

AMLA jährlich über Folgendes Bericht erstatten: 

a) die Anzahl der gemäß Absatz 1 eingegangenen Meldungen und Informationen 

über den Anteil der Meldungen, die weiterverfolgt wurden oder derzeit 

weiterverfolgt werden, einschließlich der Information, ob die Bearbeitung 

abgeschlossen wurde oder noch nicht, sowie über den Anteil der zurückgewiesenen 

Meldungen; 

b) die Arten der gemeldeten Unregelmäßigkeiten; 

c) sofern die Meldungen weiterverfolgt wurden, eine Beschreibung der vom Aufseher 

ergriffenen Maßnahmen und – bei noch in Bearbeitung befindlichen Meldungen – 

Maßnahmen, die der Aufseher zu ergreifen beabsichtigt; 

d) sofern Meldungen zurückgewiesen wurden, die Gründe für diese Zurückweisung. 

Die Jahresberichte nach Unterabsatz 1 darf weder Informationen über die Identität oder 

den Beruf der Hinweisgeber noch andere Informationen enthalten, die zu deren 

Ermittlung führen könnten. 
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KAPITEL V 

ZUSAMMENARBEIT 

Abschnitt 1 

Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Artikel 61 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die politischen Entscheidungsträger, die zentralen 

Meldestellen, die Aufseher, einschließlich der AMLA, und andere zuständige Behörden 

sowie Steuerbehörden auch im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach 

Artikel 8 über wirksame Mechanismen verfügen, die die Zusammenarbeit und 

Koordinierung im Inland bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien und 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur 

Vermeidung der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen 

▌ermöglichen. 

▌ 

(2) In Bezug auf Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer, die die zuständigen Behörden 

nach Kapitel IV der Verordnung (EU) 2024/…+ und Kapitel II Abschnitt 1 der 

vorliegenden Richtlinie erhalten haben, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

zuständigen Behörden in der Lage sind, diese Informationen den entsprechenden 

zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten oder Drittländer zeitnah und kostenlos zur 

Verfügung zu stellen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten unterwerfen den Informationsaustausch oder die Amtshilfe zwischen 

zuständigen Behörden und ihren Gegenparteien für die Zwecke der vorliegenden 

Richtlinie weder einem Verbot noch unangemessenen oder übermäßig restriktiven 

Bedingungen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden etwaige 

Amtshilfeersuchen nicht aus folgenden Gründen ablehnen: 

a) das Ersuchen berührt nach ihrem Dafürhalten auch steuerliche Belange; 

b) das nationale Recht schreibt vor, dass die Verpflichteten die Geheimhaltung oder die 

Vertraulichkeit wahren müssen, außer in den Fällen, in denen die einschlägigen 

Informationen, auf die sich das Ersuchen bezieht, durch das Privileg der 

rechtsberatenden Berufe geschützt werden oder einem gesetzlich festgelegten 

Berufsgeheimnis gemäß Artikel 70 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/…+ 

unterliegen; 

c) in dem ersuchenden Mitgliedstaat ist eine Untersuchung, eine Ermittlung, ein 

Verfahren oder eine Analyse einer zentralen Meldestelle im Gang, es sei denn, die 

Untersuchung, die Ermittlung, das Verfahren oder die Analyse einer zentralen 

Meldestelle würde durch die Amtshilfe beeinträchtigt; 

d) Art und Stellung der ersuchenden zuständigen Behörde unterscheiden sich von Art 

und Stellung der ersuchten zuständigen Behörde. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 62 

Übermittlung der Liste der zuständigen Behörden 

(1) Um eine wirksame Zusammenarbeit und insbesondere den Informationsaustausch zu 

erleichtern und zu fördern, übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission und der 

AMLA Folgendes: 

a) die Liste der Aufseher, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der Verordnung 

(EU) 2024/…+ durch die Verpflichteten zu überwachen, sowie gegebenenfalls die 

Bezeichnung der Behörde, die die Selbstverwaltungseinrichtungen bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen gemäß der vorliegenden Richtlinie 

überwacht, und ihre Kontaktdaten; 

b) die Kontaktdaten ihrer zentralen Meldestelle;▌ 

c) die Liste der anderen zuständigen nationalen Behörden. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 werden folgende Kontaktdaten bereitgestellt: 

a) Kontaktstelle oder andernfalls Name und Rolle einer Kontaktperson; 

b) E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Kontaktstelle oder andernfalls berufliche 

E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Kontaktperson. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die der Kommission und der AMLA gemäß 

Absatz 1 bereitgestellten Informationen aktualisiert werden, sobald eine Änderung erfolgt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(4) Die AMLA veröffentlicht ein Register der in Absatz 1 genannten Behörden auf ihrer 

Website und erleichtert den Austausch von Informationen gemäß Absatz 2 zwischen den 

zuständigen Behörden. Die in dem Verzeichnis aufgeführten Behörden fungieren innerhalb 

ihrer Befugnisse als Kontaktstelle für die entsprechenden zuständigen Behörden. Die 

zentralen Meldestellen und Aufsichtsbehörden fungieren außerdem als Kontaktstellen für 

die AMLA. 

Artikel 63 

Zusammenarbeit mit der AMLA 

Die zentralen Meldestellen und die Aufsichtsbehörden arbeiten mit der AMLA zusammen und 

stellen ihr alle Informationen zur Verfügung, die sie benötigt, um ihren Pflichten im Rahmen der 

vorliegenden Richtlinie und der Verordnungen (EU) 2024/…+ und (EU) 2024/… ++ nachkommen 

zu können. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Abschnitt 2 

Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Austausch vertraulicher Informationen 

Artikel 64 

Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Kredit- oder Finanzinstituten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzaufseher, die zentralen Meldestellen und 

die Behörden, die gemäß anderen Rechtsakten der Union mit der Beaufsichtigung von 

Kredit- oder Finanzinstituten betraut sind, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten 

eng zusammenarbeiten und einander Informationen bereitstellen, die für die Wahrnehmung 

ihrer jeweiligen Aufgaben relevant sind. Diese Zusammenarbeit und dieser 

Informationsaustausch berühren keine laufenden Untersuchungen, Analysen durch eine 

zentrale Meldestelle, Ermittlungen oder Verfahren im Einklang mit dem Straf- oder 

Verwaltungsrecht des Mitgliedstaats, in dem sich der Finanzaufseher oder die Behörde 

befindet, die gemäß anderen Rechtsakten mit der Beaufsichtigung von Kredit- oder 

Finanzinstituten betraut ist, und berühren nicht die Anforderungen zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 67 Absatz 1. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzaufseher bei der Ermittlung von 

Schwachstellen im internen Kontrollsystem zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung eines Kreditinstituts und von Schwachstellen, die im 

Zusammenhang mit der Anwendung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/…+ 

durch ein Kreditinstitut bestehen, und die die Risiken, denen das Institut ausgesetzt ist oder 

ausgesetzt sein könnte, wesentlich erhöhen, unverzüglich die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Behörde oder Stelle, die das Kreditinstitut im 

Einklang mit der Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigt, darunter die EZB, wenn sie im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 ▌tätig wird, in Kenntnis setzen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Im Falle eines potenziellen erhöhten Risikos müssen die Finanzaufseher in der Lage sein, 

mit den Behörden, die das Institut gemäß der Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigen, 

zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen und eine gemeinsame 

Bewertung zu erstellen, die der EBA von dem Aufseher, der die Mitteilung zuerst 

übermittelt hat, zu übermitteln ist. Die AMLA wird über derartige Mitteilungen auf dem 

Laufenden gehalten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzaufseher, wenn sie feststellen, dass ein 

Kreditinstitut sich geweigert hat, eine Geschäftsbeziehung einzugehen, oder beschlossen 

hat, eine Geschäftsbeziehung zu beenden, die dokumentierte Sorgfaltsprüfung gegenüber 

Kunden gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2014/…+ eine solche Weigerung 

jedoch nicht rechtfertigt, die Behörde informieren, die dafür zuständig ist, die Einhaltung 

der Richtlinien 2014/92/EU oder (EU) 2015/2366 durch dieses Kreditinstitut 

sicherzustellen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzaufseher mit den Abwicklungsbehörden 

im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 18 der Richtlinie 2014/59/EU oder den 

benannten Behörden im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 18 der 

Richtlinie 2014/49/EU zusammenarbeiten. ▌ 

Die Finanzaufseher unterrichten die in Unterabsatz 1 genannten Behörden, wenn sie bei 

der Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeiten aus Gründen der Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung eine der folgenden Situationen feststellen: 

a) es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Nichtverfügbarkeit von Einlagen; 

b) es besteht das Risiko, dass ein Kredit- oder Finanzinstitut gemäß Artikel 32 

Absatz 4 der Richtlinie 2014/59/EU als ausfallend oder voraussichtlich ausfallend 

gilt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Nichtverfügbarkeit von Einlagen oder das 

Risiko, dass ein Kredit- oder Finanzinstitut gemäß Artikel 32 Absatz 4 der 

Richtlinie 2014/59/EU als ausfallend oder voraussichtlich ausfallend gilt, so 

unterrichten die Finanzaufseher die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Behörden auf 

deren Ersuchen über alle von diesem Kredit- oder Finanzinstitut verwalteten 

Transaktionen, Konten oder Geschäftsbeziehungen, die von der zentralen Meldestelle 

gemäß Artikel 24 ausgesetzt wurden. 

(5) Die Finanzaufseher ▌erstatten der AMLA jährlich Bericht über ihre Zusammenarbeit mit 

anderen Behörden gemäß diesem Artikel, auch in Bezug auf die Beteiligung der 

zentralen Meldestellen an dieser Zusammenarbeit. 

(6) Die AMLA gibt bis zum … [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens der 

vorliegenden Richtlinie] nach Konsultation mit der EBA Leitlinien für die 

Zusammenarbeit zwischen den Finanzaufsehern und den in den Absätzen 2, 3 und 4 

genannten Behörden heraus, einschließlich dazu, inwieweit die zentralen Meldestellen an 

dieser Zusammenarbeit beteiligt sind. 
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Artikel 65 

Zusammenarbeit in Bezug auf Abschlussprüfer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für Abschlussprüfer zuständigen Aufseher und 

gegebenenfalls die Behörden, die die Selbstverwaltungseinrichtungen nach Kapitel IV der 

vorliegenden Richtlinie überwachen, sowie ihre zentrale Meldestelle und die für die 

Aufsicht für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften zuständigen Behörden gemäß 

Artikel 32 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates45 und 

Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates46 im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten eng zusammenarbeiten und einander 

Informationen zur Verfügung stellen, die für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 

relevant sind. 

Die gemäß diesem Artikel ausgetauschten vertraulichen Informationen werden von den in 

Unterabsatz 1 genannten Behörden ausschließlich für die Ausübung ihrer Aufgaben im 

Rahmen dieser Richtlinie oder anderer in Unterabsatz 1 genannter Rechtsakte der Union 

und im Rahmen von Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die speziell mit der Ausübung 

dieser Aufgaben zusammenhängen, verwendet. 

(2) Die Mitgliedstaaten können den in Absatz 1 genannten Behörden die Zusammenarbeit 

untersagen, wenn eine solche Zusammenarbeit, einschließlich des Informationsaustauschs, 

laufende Untersuchungen, Analysen einer zentralen Meldestelle, Ermittlungen oder 

Verfahren im Einklang mit dem Straf- oder Verwaltungsrecht des Mitgliedstaats, in dem 

sich die Behörden befinden, beeinträchtigen würde. 

                                                 
45 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 

Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87). 

46 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der 
Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77). 
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Artikel 66 

Zusammenarbeit mit Behörden, die für die Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen 

zuständig sind 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher, ihre zentrale Meldestelle und die 

Behörden, die für die Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen zuständig sind, im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten eng zusammenarbeiten und einander 

Informationen bereitstellen, die für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 

relevant sind. 

Die gemäß diesem Artikel ausgetauschten vertraulichen Informationen werden von den 

in Unterabsatz 1 genannten Behörden ausschließlich für die Ausübung ihrer Aufgaben 

im Rahmen der vorliegenden Richtlinie oder anderer Rechtsakte der Union und im 

Rahmen von Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die speziell mit der Ausübung dieser 

Aufgaben zusammenhängen, verwendet. 

(2) Die Mitgliedstaaten können den in Absatz 1 genannten Behörden die Zusammenarbeit 

untersagen, wenn eine solche Zusammenarbeit, einschließlich des 

Informationsaustauschs, laufende Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren im 

Einklang mit dem Straf- oder Verwaltungsrecht des Mitgliedstaats, in dem sich die 

Behörden befinden, beeinträchtigen würde. 
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Artikel 67 

Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass alle Personen, die für Aufseher und die in 

Artikel 52 genannten Behörden tätig sind oder waren, sowie die von diesen Aufsehern 

oder Behörden beauftragten Abschlussprüfer und Sachverständigen Anforderungen zur 

Wahrung des Berufsgeheimnisses unterliegen. 

Unbeschadet der von strafrechtlichen Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen nach 

Unionsrecht oder nationalem Recht erfassten Fälle sowie Informationen, die den zentralen 

Meldestellen nach Artikel 42 und Artikel 43 bereitgestellt werden, dürfen vertrauliche 

Informationen, die die in Unterabsatz 1 genannten Personen in Ausübung ihrer Pflichten 

nach dieser Richtlinie erhalten, nur in zusammengefasster oder aggregierter Form so 

weitergegeben werden, dass einzelne Verpflichtete nicht ermittelt werden können. 

(2) Absatz 1 dieses Artikels steht einem Informationsaustausch zwischen folgenden Stellen 

nicht entgegen: 

a) Aufsehern, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb eines Mitgliedstaats oder in 

unterschiedlichen Mitgliedstaaten befinden, einschließlich der AMLA, wenn sie als 

Aufseher handelt, oder den in Artikel 52 dieser Richtlinie genannten Behörden; 

b) Aufsehern sowie den in Artikel 52 der vorliegenden Richtlinie genannten 

Behörden und den zentralen Meldestellen; 
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c) Aufsehern sowie den in Artikel 52 dieser Richtlinie genannten Behörden und den 

in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 44 Buchstaben c und d der Verordnung 

(EU) 2024/…+ genannten zuständigen Behörden; 

d) Finanzaufsehern und für die Beaufsichtigung von Kredit- und Finanzinstituten 

zuständigen Behörden im Einklang mit anderen Rechtsakten der Union im 

Zusammenhang mit der Beaufsichtigung von Kredit- und Finanzinstituten, 

einschließlich der EZB, wenn sie im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2013 des Rates tätig wird, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb eines 

Mitgliedstaats oder in unterschiedlichen Mitgliedstaaten befinden. ▌ 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d dieses Absatzes unterliegt der 

Informationsaustausch den Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses nach 

Absatz 1. 

(3) Eine Behörde oder Selbstverwaltungseinrichtung, die vertrauliche Informationen gemäß 

Absatz 2 erhält, verwendet diese Informationen ausschließlich 

a) in Ausübung ihrer Pflichten nach dieser Richtlinie oder anderen Rechtsakten der 

Union im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung, der Finanzdienstleistungsaufsicht und der Beaufsichtigung 

von Kredit- und Finanzinstituten, einschließlich der Verhängung von Sanktionen; 

b) im Rahmen eines Verfahrens über die Anfechtung einer Entscheidung der Behörde 

oder Selbstverwaltungseinrichtung, einschließlich bei Gerichtsverfahren; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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c) im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, das aufgrund besonderer Bestimmungen des 

Unionsrechts im Bereich dieser Richtlinie oder im Bereich der 

Finanzdienstleistungsaufsicht beziehungsweise Beaufsichtigung von Kredit- und 

Finanzinstituten eingeleitet wird. 

Artikel 68 

Informationsaustausch zwischen Aufsehern sowie mit anderen Behörden 

(1) Ausgenommen in Fällen, die unter Artikel 70 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/…+ 

fallen, gestatten die Mitgliedstaaten den Austausch von Informationen zwischen 

a) Aufsehern und Behörden, die Selbstverwaltungseinrichtungen gemäß Kapitel IV 

dieser Richtlinie überwachen, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb eines 

Mitgliedstaats oder in unterschiedlichen Mitgliedstaaten befinden; 

b) Aufsehern und den mit der Aufsicht über die Finanzmärkte aufgrund Gesetzes 

betrauten Behörden, wenn dieser Austausch im Rahmen der Wahrnehmung der ihnen 

übertragenen Aufsichtsfunktionen stattfindet; 

c) Aufsehern, die für Abschlussprüfer zuständig sind, und gegebenenfalls Behörden, die 

Selbstverwaltungseinrichtungen gemäß Kapitel IV der vorliegenden Richtlinie 

beaufsichtigen, und Behörden, die für die Aufsicht von Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften gemäß Artikel 32 der Richtlinie 2006/43/EG und Artikel 20 

der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 zuständig sind, einschließlich Behörden in 

anderen Mitgliedstaaten. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Die in Artikel 67 Absätze 1 und 3 festgelegten Anforderungen zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses stehen dem in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 

Informationsaustausch nicht entgegen. 

Vertrauliche Informationen, die im Einklang mit diesem Absatz ausgetauscht werden, 

dürfen nur zur Wahrnehmung der Pflichten der betreffenden Behörden und im Rahmen 

von Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die sich speziell auf die Ausübung dieser 

Funktionen beziehen, verwendet werden. Für die übermittelten Informationen gelten in 

jedem Fall Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, die den Anforderungen 

nach Artikel 67 Absatz 1 mindestens gleichwertig sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die Offenlegung bestimmter Informationen gegenüber anderen 

nationalen Behörden, die aufgrund Gesetzes für die Beaufsichtigung von Kredit- und 

Finanzinstituten zuständig sind oder denen Zuständigkeiten für die Bekämpfung oder 

Ermittlung von Geldwäsche, den damit zusammenhängenden Vortaten und 

Terrorismusfinanzierung übertragen wurden, gestatten. Die in Artikel 67 Absätze 1 und 3 

festgelegten Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses stehen einer solchen 

Offenlegung von Informationen nicht entgegen. 

Gemäß dem vorliegenden Absatz 2 ausgetauschte vertrauliche Informationen dürfen 

allerdings nur der Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der betreffenden Behörden 

dienen. Personen, die Zugang zu diesen Informationen haben, unterliegen Anforderungen 

zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, die den Anforderungen nach Artikel 67 Absatz 1 

mindestens gleichwertig sind. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können die Offenlegung bestimmter Informationen im Zusammenhang 

mit der Beaufsichtigung der Einhaltung der Verordnung (EU) 2024/…+ durch 

Verpflichtete an parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Rechnungshöfe und andere 

mit Untersuchungen befasste Einrichtungen in ihrem Mitgliedstaat unter folgenden 

Bedingungen gestatten: 

a) Die Einrichtungen haben gemäß dem nationalen Recht ein präzises Mandat zur 

Untersuchung oder Prüfung der Tätigkeiten von Aufsehern oder Behörden, die für 

die Rechtsvorschriften über eine solche Beaufsichtigung zuständig sind; 

b) die Informationen sind für die Erfüllung des Mandats gemäß Buchstabe a unbedingt 

erforderlich; 

c) Personen, die Zugang zu den Informationen haben, unterliegen Anforderungen zur 

Wahrung des Berufsgeheimnisses nach nationalem Recht, die den Anforderungen 

nach Absatz 1 mindestens gleichwertig sind; 

d) Informationen, die aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, dürfen nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung des Aufsehers, der diese Informationen offengelegt hat, 

und nur für Zwecke, denen dieser Aufseher zugestimmt hat, offengelegt werden. 

Die Mitgliedstaaten können die Offenlegung von Informationen gemäß Unterabsatz 1 

dieses Absatzes auch an vom Europäischen Parlament gemäß Artikel 226 AEUV und 

Artikel 2 des Beschlusses 95/167/EG, Euratom, EGKS des Europäischen Parlaments, 

des Rates und der Kommission47 eingesetzte nichtständige Untersuchungsausschüsse 

gestatten, wenn dies für die Ausübung der Tätigkeiten dieser Ausschüsse erforderlich 

ist. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
47 Beschluss 95/167/EG, Euratom, EGKS des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission vom 19. April 1995 über Einzelheiten der Ausübung des 
Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments (ABl. L 113 vom 19.5.1995, S. 1). 
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Abschnitt 3 

Leitlinien für die Zusammenarbeit 

Artikel 69 

Leitlinien für die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Die AMLA gibt bis zum … [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 

Richtlinie] in Zusammenarbeit mit der EZB, den Europäischen Finanzaufsichtsbehörden, Europol, 

Eurojust und der Europäischen Staatsanwaltschaft Leitlinien zu Folgendem heraus: 

a) Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden nach Abschnitt 1 dieses Kapitels und 

mit den in Abschnitt 2 dieses Kapitels genannten Behörden und den Behörden, die für die 

Zentralregister zuständig sind, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 

verhindern; 

▌ 

b) Verfahren, die von den Behörden, die gemäß anderen Rechtsakten der Union für die 

Beaufsichtigung oder Überwachung von Verpflichteten zuständig sind, anzuwenden sind, 

damit sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten nach diesen Rechtsakten der Union der 

Problematik der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Rechnung tragen. 
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KAPITEL VI 

DATENSCHUTZ 

Artikel 70 

Verarbeitung bestimmter Kategorien personenbezogener Daten 

(1) Soweit dies für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie erforderlich ist, dürfen die 

zuständigen Behörden besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 und personenbezogene Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten nach Artikel 10 jener Verordnung verarbeiten, sofern 

geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person zusätzlich zu 

folgenden ▌Garantien gegeben sind: 

a) die Verarbeitung solcher Daten wird nur im Einzelfall durchgeführt und ist dem 

innerhalb der jeweils zuständigen Behörde eigens zur Wahrnehmung dieser 

Aufgaben benanntem und ermächtigtem Personal vorbehalten; 

b) das Personal der zuständigen Behörden arbeitet in Bezug auf die Vertraulichkeit und 

den Datenschutz mit hohem professionellen Standard, genügt in Bezug auf seine 

Integrität hohen Maßstäben und ist entsprechend qualifiziert, auch in Bezug auf die 

ethische Nutzung von großen Datensätzen; 

c) es werden technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die 

Datensicherheit nach strengen technologischen Standards zu gewährleisten. 

▌ 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Garantien gelten auch für die Verarbeitung 

besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2018/1725 und personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten nach Artikel 11 der genannten Verordnung durch die Organe, Einrichtungen 

oder sonstigen Stellen der Union für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie. 
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KAPITEL VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 71 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass der delegierten Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem … [Datum des Inkrafttretens der 

vorliegenden Richtlinie] übertragen. 

(3) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 

dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

drei Monate verlängert. 

Artikel 72 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird vom Ausschuss zur Verhinderung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung unterstützt, der durch Artikel 34 der Verordnung (EU) 2023/1113 

eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 73 

Übergangsverwaltung von FIU.net 

Die Kommission überträgt der AMLA die Verwaltung von FIU.net bis zum … [36 Monate nach 

dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie]. 

Bis diese Übertragung abgeschlossen ist, leistet die Kommission die für den Betrieb von FIU.net 

und den Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen innerhalb der Union 

erforderliche Unterstützung. Zu diesem Zweck beruft die Kommission regelmäßig Sitzungen der 

EU-Plattform der zentralen Meldestellen ein, die sich aus Vertretern der zentralen Meldestellen der 

Mitgliedstaaten zusammensetzt, damit die Funktionsweise von FIU.net überwacht wird. 

Artikel 74 

Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 

Die Richtlinie (EU) 2015/849 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 30 Absatz 5 Unterabsatz 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer in allen Fällen zugänglich sind für 

a) die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, ohne 

Einschränkung, 

b) Verpflichtete im Rahmen der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden im 

Einklang mit Kapitel II, 

c) jeder Person oder Organisation die ein begründetes Interesse nachweisen 

kann. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Personen oder Organisationen wird 

Zugang zu mindestens dem Namen, dem Monat und Jahr der Geburt und dem 

Wohnsitzland und der Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen Eigentümers sowie 

der Art und dem Umfang des wirtschaftlichen Interesses.“ 

2. Artikel 31 Absatz 4 Unterabsatz 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer eines Trusts oder einer ähnlichen Rechtsvereinbarung in allen Fällen 

zugänglich sind für: 

a) die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, ohne 

Einschränkung; 
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b) Verpflichtete im Rahmen der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden gemäß 

Kapitel II; 

c) alle natürlichen oder juristischen Personen, die ein berechtigtes Interesse am 

Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer nachweisen können. 

Die Informationen, die natürlichen und juristischen Personen nach Unterabsatz 1 

den Buchstabe c zur Verfügung stehen, umfassen mindestens den Namen, Monat 

und Jahr der Geburt, das Wohnsitzland und die Staatsangehörigkeit des 

wirtschaftlichen Eigentümers sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen 

Interesses “ 
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Artikel 75 

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 

Im Anhang, Teil II Abschnitt A Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2019/1937 wird folgende Ziffer 

angefügt: 

„iii) Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der 

Terrorismusfinanzierung (ABl. L …)+.“ 

Artikel 76 

Überprüfung 

Bis zum … [8 Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie] und danach 

alle drei Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über 

die Durchführung dieser Richtlinie vor. 

Artikel 77 

Aufhebung 

Die Richtlinie (EU) 2015/849 wird mit Wirkung vom … [36 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie] aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende Richtlinie und die 

Verordnung (EU) 2024/…++ und sind gemäß der Entsprechungstabelle im Anhang der vorliegenden 

Richtlinie zu lesen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte Nummer, Datum der Annahme und Amtsblattfundstelle der in Dokument PE 36/24 

(2021/0239 (COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 36/24 (2021/0239 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen 
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Artikel 78 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Verordnung bis zum [36 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission darüber in 

Kenntnis. 

 Abweichend von Unterabsatz 1 setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Artikel 74 bis zum ... [12 

Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie], den Artikeln 11, 12, 13 und 14 

bis zum … [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und Artikel 18 

bis zum … [60 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. 

Bei Erlass der in diesem Absatz genannten Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den 

Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Bekanntmachung auf die 

vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten legen die Methode für diese 

Bezugnahme fest. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 79 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 80 
Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0365
Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung (COM(2021)0420 – C9-0339/2021 – 2021/0239(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0420),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0339/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 16. Februar 
20221,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 8. Dezember 20212,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß 
Artikel 58 der Geschäftsordnung,

                                                
1 ABl. C 210 vom 25.5.2022, S. 5.
2 ABl. C 152 vom 6.4.2022, S. 89.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A9-0151/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0239 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder 
der Terrorismusfinanzierung 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
1 ABl. C 210 vom 25.5.2022, S. 5. 
2 ABl. C 152 vom 6.4.2022, S. 89. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates4 ist das 

wichtigste Rechtsinstrument zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems der Union 

für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Mit der vorgenannten 

Richtlinie wird ein umfassender Rechtsrahmen geschaffen, der durch die Richtlinie (EU) 

2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates5 noch verstärkt wurde, indem neu 

auftretenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung begegnet und die 

Transparenz beim wirtschaftlichen Eigentum erhöht wurde. Ungeachtet der im Rahmen 

dieses Rechtsrahmens erzielten Fortschritte hat die Erfahrung gezeigt, dass weitere 

Verbesserungen vorgenommen werden sollten, um Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung angemessen zu mindern und kriminelle Versuche, das 

Finanzsystem der Union für kriminelle Zwecke zu missbrauchen, wirksam aufzudecken. 

                                                 
4 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

5 Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 
zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur 
Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, 
S. 43). 
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(2) Bei der Anwendung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/849, die die 

Verpflichtungen der Verpflichteten regeln, stellt sich vor allem die Herausforderung, dass 

den in diesen Bestimmungen festgelegten Vorschriften keine unmittelbare Geltung 

zukommt sowie dass bei der Vorgehensweise eine nationale Fragmentierung festzustellen 

ist. Obwohl die Vorschriften seit drei Jahrzehnten bestehen und weiterentwickelt wurden, 

werden sie noch immer in einer Weise umgesetzt, die nicht ganz mit den Anforderungen 

eines integrierten Binnenmarkts in Einklang steht. Deshalb ist es notwendig, dass 

Vorschriften für derzeit in der Richtlinie (EU) 2015/849 geregelte Sachverhalte, die von 

den betreffenden Verpflichteten unmittelbar anzuwenden sein könnten, in einer 

Verordnung angegangen werden, um so bei der Anwendung zu der gewünschten 

Einheitlichkeit zu gelangen. 

(3) Dieses neue Instrument ist Teil eines umfassenden Pakets, mit dem der Unionsrahmen für 

die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestärkt werden soll. 

Zusammen werden die vorliegende Verordnung, die Richtlinie (EU) 2024/… des 

Europäischen Parlaments und des Rates6+ und die Verordnungen (EU) 2023/11137 und 

(EU) 2024/…8++ des Europäischen Parlaments und des Rates den Rechtsrahmen für die 

von den Verpflichteten zu erfüllenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung und den institutionellen Rahmen der Union zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bilden, der auch die Einrichtung einer 

Behörde zur die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Authority for 

Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – im Folgenden 

„AMLA“) beinhaltet. 

                                                 
6 Richtlinie (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die von 

den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 
(EU) 2015/849 (ABl. L …). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument 0250PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 
Richtlinie einfügen und die entsprechenden Angaben in der Fußnote vervollständigen. 

7 Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 
2023 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter 
Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, 
S. 1). 

8 Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 
Nr. 1095/2010 (ABl. L …). 

++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 
Verordnung einfügen und die entsprechenden Angaben in der Fußnote vervollständigen. 
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(4) Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden häufig in einem internationalen Kontext 

betrieben. Auf Unionsebene erlassene Maßnahmen ohne Berücksichtigung internationaler 

Koordinierung und Zusammenarbeit hätten nur sehr begrenzte Wirkung. Aus diesem 

Grund sollten die von der Union auf diesem Gebiet erlassenen Maßnahmen mit den auf 

internationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen vereinbar und mindestens so streng wie 

diese sein. Die Maßnahmen der Union sollten auch weiterhin den Empfehlungen der 

Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF) 

und den Instrumenten anderer internationaler Gremien, die im Kampf gegen Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung tätig sind, Rechnung tragen. Um Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung noch wirksamer bekämpfen zu können, sollten die einschlägigen 

Rechtsakte der Union gegebenenfalls an die Internationalen Standards der FATF zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Proliferation 

vom Februar 2012 (im Folgenden „überarbeitete FATF-Empfehlungen“) sowie an spätere 

Änderungen dieser Standards angepasst werden. 
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(5) Seit dem Erlass der Richtlinie (EU) 2015/849 haben jüngste Weiterentwicklungen des 

strafrechtlichen Rahmens der Union dazu beigetragen, die Verhinderung und Bekämpfung 

von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung zu 

stärken. Die Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates9 hat zu 

einem gemeinsamen Verständnis des Straftatbestands der Geldwäsche und damit 

zusammenhängender Vortaten geführt. In der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10 wurden Finanzstraftaten zum Nachteil der finanziellen 

Interessen der Union definiert, die auch als Vortaten zur Geldwäsche betrachtet werden 

sollten. Mit der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates11 

wurde ein gemeinsames Verständnis des Straftatbestands der Terrorismusfinanzierung 

erreicht. Da diese Begriffe im Strafrecht der Union nunmehr geklärt sind, besteht keine 

Notwendigkeit mehr, Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten oder 

Terrorismusfinanzierung in den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung der Union zu definieren. Stattdessen sollte der Rahmen der Union 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in vollem Umfang mit 

dem strafrechtlichen Rahmen der Union übereinstimmen. 

(6) Harmonisierung im einschlägigen Bereich des Strafrechts ermöglicht einen starken und 

kohärenten Ansatz auf Unionsebene zur Verhinderung und Bekämpfung von 

Geldwäsche und damit zusammenhängenden Vortaten, einschließlich Korruption. 

Gleichzeitig stellt ein solcher Ansatz sicher, dass Mitgliedstaaten, die bei der Definition 

krimineller Tätigkeiten, die Vortaten für Geldwäsche darstellen, einen breiteren Ansatz 

gewählt haben, weiterhin einen solchen Ansatz anwenden können. Aus diesem Grund 

sollte im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2018/1673 jede Art von strafbarer Beteiligung 

an der Begehung einer Vortat für Geldwäsche, die nach nationalem Recht unter Strafe 

gestellt ist, für die Zwecke der genannten Richtlinie und der vorliegenden Verordnung 

auch als kriminelle Tätigkeit betrachtet werden. 

                                                 
9 Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche (ABl. L 284 vom 12.11.2018, 
S. 22). 

10 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 
über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

11 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 
zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 
31.3.2017, S. 6). 
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(7) Die Technologie entwickelt sich ständig weiter und bietet der Privatwirtschaft 

Möglichkeiten, neue Produkte und Systeme für den Austausch von Geldern oder Werten 

zu entwickeln. Dies ist zwar zu begrüßen, kann aber neue Risiken für Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung mit sich bringen, da Straftäter ständig Wege finden, 

Anfälligkeiten auszunutzen, um so illegale Gelder zu verstecken und weltweit zu 

verschieben. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen und Crowdfunding-Plattformen 

sind dem Risiko der Nutzung neuer Kanäle für die Verschiebung illegaler Gelder 

ausgesetzt und gut aufgestellt, um solche Verschiebungen aufdecken und Risiken mindern 

zu können. Der Geltungsbereich der Rechtsvorschriften der Union sollte daher im Einklang 

mit den FATF-Standards in Bezug auf Kryptowerte auf solche Unternehmen ausgeweitet 

werden. Gleichzeitig bieten Innovationen, wie etwa die Entwicklung des Metaversums, 

neue Möglichkeiten für die Begehung von Straftaten und das Waschen der Erträge 

daraus. Daher ist es wichtig, hinsichtlich der Risiken, die mit der Bereitstellung 

innovativer Produkte oder Dienstleistungen verbunden sind, wachsam zu sein, sei es auf 

Unions- oder nationaler Ebene oder auf Ebene der Verpflichteten. 

(8) Die unter diese Verordnung fallenden Institute und Personen spielen eine zentrale Rolle als 

Torwächter (Gatekeeper) des Finanzsystems der Union und sollten daher alle 

erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Anforderungen dieser Verordnung umzusetzen 

und so zu verhindern, dass Straftäter Geldwäsche bezüglich der Erträge aus ihren illegalen 

Tätigkeiten oder Terrorismusfinanzierung betreiben können. Außerdem sollten 

Maßnahmen ergriffen werden, um jegliches Risiko der Nichtumsetzung oder der 

Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen zu mindern. 
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(9) Die Definition eines Versicherungsvermittlers gemäß der Richtlinie (EU) 2016/97 des 

Europäischen Parlaments und des Rates12 umfasst ein breites Spektrum natürlicher oder 

juristischer Personen, die die Tätigkeit des Versicherungsvertriebs aufnehmen oder 

ausüben. Einige Versicherungsvermittler nehmen Versicherungsvertriebstätigkeiten 

unter der vollen Verantwortung von Versicherungsunternehmen oder Vermittlern auf 

und üben Tätigkeiten nach deren Grundsätzen und Verfahren aus. Erheben diese 

Vermittler keine Prämien oder Beträge, die für den Kunden, den Versicherungsnehmer 

oder den Begünstigten der Versicherungspolice bestimmt sind, so sind sie nicht in der 

Lage, eine sinnvolle Sorgfaltsprüfung durchzuführen oder verdächtige Transaktionen 

aufzudecken und zu melden. Angesichts dieser begrenzten Rolle und der Tatsache, dass 

die vollständige Anwendung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung von den Versicherungsunternehmen oder Vermittlern 

sichergestellt wird, unter deren Verantwortung sie Dienstleistungen erbringen, sollten 

Vermittler, die keine Geldbeträge im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 

2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates13 verwalten, für die Zwecke dieser 

Verordnung nicht als Verpflichtete gelten. 

(10) Holdinggesellschaften, die gemischte Tätigkeiten ausüben und mindestens eine 

Tochtergesellschaft haben, bei der es sich um eine Verpflichtete handelt, sollten selbst 

als Verpflichtete in den Anwendungsbereich dieser Verordnung einbezogen werden. Um 

eine kohärente Beaufsichtigung durch die Finanzaufsichtsbehörden sicherzustellen, 

sollte in Fällen, in denen zu den Tochtergesellschaften einer gemischten 

Holdinggesellschaft mindestens ein Kreditinstitut oder Finanzinstitut gehört, die 

Holdinggesellschaft selbst auch als ein Finanzinstitut gelten. 

                                                 
12 Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 

über Versicherungsvertrieb (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19). 
13 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35). 
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(11) Finanztransaktionen können als Möglichkeit des Finanzmanagements einer Gruppe auch 

innerhalb ein und derselben Gruppe stattfinden. Derlei Transaktionen erfolgen jedoch nicht 

gegenüber Kunden und erfordern keine Anwendung von Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, muss 

anerkannt werden, dass diese Verordnung nicht für Finanztätigkeiten oder andere 

Finanzdienstleistungen gilt, die von Mitgliedern einer Gruppe für andere Mitglieder dieser 

Gruppe vorgenommen werden. 

(12) Angehörige von rechtsberatenden Berufen sollten dieser Verordnung unterliegen, wenn sie 

sich – einschließlich durch Steuerberatung – an Finanz- oder Unternehmenstransaktionen 

beteiligen, weil die Gefahr besteht, dass ihre Dienste für Zwecke der Geldwäsche in Bezug 

auf Erträge aus kriminellen Tätigkeiten oder zum Zweck der Terrorismusfinanzierung 

missbraucht werden. Es sollten jedoch Ausnahmen von der Pflicht zur Meldung von 

Informationen vorgesehen werden, die vor, während oder nach einem Gerichtsverfahren 

oder im Rahmen der Beurteilung der Rechtslage für einen Mandanten erlangt wurden, da 

für solche Informationen das Privileg der rechtsberatenden Berufe gilt. Die Rechtsberatung 

sollte deshalb auch weiterhin dem Berufsgeheimnis unterliegen, es sei denn, der 

Angehörige eines rechtsberatenden Berufs ist an Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung beteiligt, die Rechtsberatung wird für Zwecke der Geldwäsche 

oder Terrorismusfinanzierung erteilt oder der Angehörige eines rechtsberatenden Berufs 

weiß, dass der Mandant die Rechtsberatung für Zwecke der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt. Ob Wissen und Zweck vorliegen, kann aus 

objektiven, faktischen Umständen abgeleitet werden. Da bereits im Stadium der 

Begehung der Erträge generierenden kriminellen Tätigkeit Rechtsberatung in Anspruch 

genommen werden könnte, ist es wichtig, dass sich die vom Privileg der 

rechtsberatenden Berufe ausgenommenen Fälle auch auf Fälle erstrecken, in denen die 

Rechtsberatung im Zusammenhang mit den Vortaten erteilt wird. Rechtsberatung, die 

im Zusammenhang mit einem laufenden Gerichtsverfahren in Anspruch genommen 

wird, sollte nicht als Rechtsberatung für Zwecke der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung betrachtet werden. 
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(13) Damit die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) 

verankerten Rechte gewahrt bleiben, sollten die Informationen, die Abschlussprüfer, 

externe Buchprüfer und Steuerberater, die in einigen Mitgliedstaaten dazu befugt sind, 

einen Mandanten in einem Gerichtsverfahren zu verteidigen oder zu vertreten oder die 

Rechtslage eines Mandanten zu beurteilen, in Ausübung dieser Tätigkeiten erlangen, nicht 

den Meldepflichten unterliegen. Dieselben Ausnahmen, die für Notare und 

Rechtsanwälte gelten, sollten auch für Angehörige der genannten Berufe gelten, wenn 

sie in Ausübung des Rechts auf Verteidigung oder wenn sie zur Beurteilung der 

Rechtslage eines Mandanten tätig werden. 

(14) Mit der Richtlinie (EU) 2018/843 wurden in der Union erstmals in einem Rechtsinstrument 

die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung thematisiert, die mit 

Kryptowerten verbunden sind. Dabei wurde der Geltungsbereich des Rahmens zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um zwei Arten von Anbietern 

von Kryptowerte-Dienstleistungen erweitert: um Dienstleister, die virtuelle Währungen in 

Fiatgeld und umgekehrt tauschen, sowie um Anbieter von elektronischen Geldbörsen. 

Aufgrund des raschen technologischen Fortschritts und der Weiterentwicklung der FATF-

Standards muss dieser Ansatz überprüft werden. Ein erster Schritt zur Vervollständigung 

und Aktualisierung des Rechtsrahmens der Union wurde mit der Verordnung (EU) 

2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates14 vollzogen, indem Anforderungen 

für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen festgelegt wurden, die eine Zulassung für 

die Erbringung ihrer Dienstleistungen im Binnenmarkt anstreben. Außerdem wurden mit 

der Verordnung (EU) 2023/1113 die Rückverfolgbarkeitsanforderungen auf Transfers von 

Kryptowerten ausgedehnt, die von Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen, die unter 

die Verordnung (EU) 2023/1114 und die geänderte Richtlinie (EU) 2015/849 fallen, 

vorgenommen werden, um die Mitgliedstaaten zu verpflichten, diese Anbieter von 

Kryptowerte-Dienstleistungen zu Verpflichteten zu machen. Diese Anbieter von 

Kryptowerte-Dienstleistugnen sollten auch der vorliegenden Verordnung unterliegen, um 

jegliches Risiko des Missbrauchs von Kryptowerten zu Zwecken der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung zu mindern. 

                                                 
14 Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 

2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 
2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 
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(15) Die Schaffung von Märkten für einzigartige und nicht fungible Kryptowerte ist erst vor 

Kurzem erfolgt und hat noch nicht zu Rechtsvorschriften zur Regulierung ihrer 

Funktionsweise geführt. Die Entwicklung dieser Märkte wird beobachtet, und es ist 

wichtig, dass sie nicht zu neuen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken 

führt, die nicht angemessen gemindert würden. Bis zum 30. Dezember 2024 hat die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die jüngsten 

Entwicklungen in Bezug auf Kryptowerte vorzulegen, einschließlich einer Bewertung 

der Entwicklung von Märkten für einzigartige und nicht fungible Kryptowerte, der 

angemessenen regulatorischen Behandlung solcher Kryptowerte, einschließlich einer 

Bewertung der Notwendigkeit und Machbarkeit der Regulierung von Anbietern von 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit einzigartigen und nicht fungiblen 

Kryptowerten. Gegebenenfalls hat die Kommission diesem Bericht einen 

Gesetzgebungsvorschlag beizufügen. 

(16) Die Anfälligkeiten von Crowdfunding-Plattformen für Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung sind horizontaler Art und betreffen den Binnenmarkt als Ganzen. 

Bislang haben sich beim Umgang mit diesen Risiken in den Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Ansätze entwickelt. Während mit der Verordnung (EU) 2020/1503 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 ▌der Regulierungsansatz für 

Unternehmensinvestitionen und kreditbasierte Crowdfunding-Plattformen unionsweit 

harmonisiert wird und mehrere Schutzmaßnahmen gegen potenzielle Geldwäsche- und 

Terrorismusfinanzierungsrisiken eingeführt werden, wie etwa eine Sorgfaltsprüfung von 

Crowdfunding-Plattformen in Bezug auf Projektträger und im Rahmen von 

Zulassungsverfahren, schafft das Fehlen eines harmonisierten Rechtsrahmens mit 

robusten Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

für Crowdfunding-Plattformen Lücken und schwächt die Schutzmaßnahmen der Union 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daher muss sichergestellt 

werden, dass alle Crowdfunding-Plattformen, einschließlich derjenigen, die bereits 

gemäß der Verordnung (EU) 2020/1503 zugelassen sind, den Rechtsvorschriften der 

Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen. 

                                                 
15 Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 

2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. 
L 347 vom 20.10.2020, S. 1). 
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(17) Crowdfunding-Vermittler, die eine digitale Plattform betreiben, um Geldgeber mit 

Projektträgern wie etwa Verbänden oder Einzelpersonen, die eine Finanzierung suchen, 

zusammenzubringen oder ein solches Zusammenbringen zu erleichtern, sind 

Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken ausgesetzt. Unternehmen, die nicht 

nach der Verordnung (EU) 2020/1503 zugelassen sind, unterliegen derzeit entweder 

keinerlei Regulierung oder aber unterschiedlichen Regulierungsansätzen in den 

Mitgliedstaaten, auch was die Vorschriften und Verfahren gegen Risiken der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung angeht. Solche Vermittler sollten daher den 

Verpflichtungen der vorliegenden Verordnung unterliegen, insbesondere um die 

Abzweigung von Geldbeträgen im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 

2015/2366 oder von Kryptowerten, die von Straftätern für illegale Zwecke beschafft 

wurden, zu verhindern. Um diese Risiken zu mindern, gelten diese Verpflichtungen für 

ein breites Spektrum von Projekten, darunter unter anderem Bildungs- oder 

Kulturprojekte und die Sammlung dieser Geldbeträge oder Kryptowerte zur 

Unterstützung allgemeinerer Zwecke, beispielsweise im humanitären Bereich, oder zur 

Veranstaltung oder Feier eines familiären oder sozialen Ereignisses. 

▌  

(18) Die Richtlinie (EU) 2015/849 wurde mit dem Ziel erlassen, die Risiken der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung bei Barzahlungen über große Beträge zu mindern, indem 

der Kreis der Verpflichteten auf Personen erweitert wurde, die mit Gütern handeln, soweit 

sie Zahlungen in Höhe von 10 000 EUR oder mehr in bar tätigen oder entgegennehmen, 

wobei es den Mitgliedstaaten freigestellt wurde, strengere Vorschriften einzuführen. Dieser 

Ansatz hat sich angesichts des mangelhaften Verständnisses und der mangelhaften 

Anwendung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, der fehlenden Aufsicht und der begrenzten Zahl der verdächtigen 

Transaktionen, die bei der zentralen Meldestelle gemeldet wurden, als unwirksam 

erwiesen. Um die Missbrauchsrisiken bei großen Barbeträgen angemessen zu mindern, 

sollte eine unionsweite Obergrenze für große Bargeldzahlungen von über 10 000 EUR 

festgelegt werden. Folglich müssen Personen, die mit Gütern handeln, den 

Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht 

mehr unterliegen, mit Ausnahme von Personen, die mit Edelmetallen, Edelsteinen, 

anderen hochwertigen Gütern und Kulturgütern handeln. 
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(19) Einige Kategorien von Personen, die mit Gütern handeln sind dem Risiko der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung in besonderem Maße ausgesetzt, weil sie mit 

hochwertigen Gütern von oft geringer Größe handeln, die sich leicht transportieren lassen. 

Aus diesem Grund sollten Personen, die mit Edelmetallen und Edelsteinen und anderen 

hochwertigen Gütern handeln, den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung unterliegen, wenn dieser Handel entweder eine regelmäßige 

oder eine hauptberufliche Tätigkeit darstellt. 

(20) Kraftfahrzeuge, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge in den höheren Marktsegmenten 

sind aufgrund ihres hohen Wertes und ihrer Transportfähigkeit anfällig für Risiken des 

Missbrauchs für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daher sollten Personen, die 

mit solchen Gütern handeln den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung unterliegen. Die Transportfähigkeit dieser Güter ist für die 

Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besonders attraktiv, da solche 

Güter leicht über Grenzen der Union oder außerhalb der Union verbracht werden 

können und der Zugang zu Informationen über solche Güter, die in Drittländern 

registriert sind, für die zuständigen Behörden möglicherweise nicht leicht zugänglich ist. 

Um Risiken zu mindern, dass hochwertige Güter aus der Union zu kriminellen Zwecken 

missbraucht werden, und um die Sichtbarkeit des Eigentums an solchen Gütern 

sicherzustellen, müssen Personen, die mit hochwertigen Gütern handeln, verpflichtet 

werden, Transaktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kraftfahrzeugen, 

Wasserfahrzeugen und Luftfahrzeugen zu melden. Kredit- und Finanzinstitute 

erbringen Dienstleistungen, die für den Abschluss des Verkaufs oder der Übertragung 

des Eigentums an solchen Gütern unerlässlich sind, und sollten auch verpflichtet 

werden, diese Transaktionen bei der zentralen Meldestelle zu melden. Während Güter, 

die ausschließlich zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten bestimmt sind, nicht 

Gegenstand einer solchen Offenlegungen sein sollten, sollten Verkäufe für den privaten, 

nichtgewerblichen Gebrauch nicht auf Fälle beschränkt sein, in denen der Kunde eine 

natürliche Person ist, sondern auch Verkäufe an juristische Personen und 

Rechtsvereinbarungen betreffen, insbesondere wenn sie zur Verwaltung des Vermögens 

ihres wirtschaftlichen Eigentümers eingerichtet wurden. 
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(21) Investitionsmigrationsberater sind privatwirtschaftliche Unternehmen, Einrichtungen oder 

Personen, die im Auftrag von Drittstaatsangehörigen handeln oder direkt mit denjenigen 

nationalen Behörden, die für die Gewährung von Aufenthaltsrechten zuständig sind, 

interagieren oder Vermittlungsdienste für Drittstaatsangehörige erbringen, die gegen 

Investitionen aller Art, insbesondere auch gegen Vermögenstransfers, gegen den Erwerb 

oder die Anmietung von Immobilien, gegen Anlagen in Staatsanleihen, gegen Investitionen 

in Gesellschaften, gegen Schenkungen oder gemeinnützige Stiftungen und gegen Beiträge 

zum Staatshaushalt, Aufenthaltsrechte in einem Mitgliedstaat erwerben wollen. 

Aufenthaltsregelungen für Investoren beinhalten Risiken und Anfälligkeiten für 

Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung. Diese Risiken werden durch die 

grenzüberschreitenden Rechte, die mit dem Aufenthalt in einem Mitgliedstaat einhergehen, 

verschärft. Deshalb ist es notwendig, dass Investitionsmigrationsberater den 

Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

unterliegen. Nicht gelten sollte diese Verordnung für Staatsbürgerschaftsregelungen für 

Investoren, bei denen als Gegenleistung für die betreffenden Investitionen die 

Staatsangehörigkeit erworben wird, da davon ausgegangen werden muss, dass solche 

Regelungen den grundlegenden Status der Unionsbürgerschaft und die loyale 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten untergraben. 
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(22) Während Kreditgeber von Hypotheken und Verbraucherkrediten in der Regel 

Kreditinstitute oder Finanzinstitute sind, gibt es Verbraucher- und 

Hypothekenkreditvermittler, die nicht als Kreditinstitute oder Finanzinstitute gelten und 

den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf 

Unionsebene bislang nicht unterliegen, wegen ihrer Exponiertheit für Geldwäsche- und 

Terrorismusfinanzierungsrisiken in manchen Mitgliedstaaten aber entsprechenden 

Verpflichtungen unterworfen wurden. Je nach Geschäftsmodell können solche 

Verbraucher- und Hypothekenkreditvermittler erheblichen Risiken der Geldwäsche und 

der Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sein. Es ist wichtig sicherzustellen, dass 

Unternehmen mit ähnlichen Tätigkeiten, die derartigen Risiken ausgesetzt sind, 

unabhängig davon, ob sie als Kreditinstitute oder Finanzinstitute gelten, unter die 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen. 

Deshalb ist es angemessen, Verbraucher- und Hypothekenkreditvermittler, die keine 

Kredit- oder Finanzinstitute sind, aufgrund ihrer Tätigkeiten aber Risiken der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind, einzubeziehen. In vielen Fällen handelt 

der Kreditvermittler jedoch im Auftrag des Kredit- oder Finanzinstituts, das den Kredit 

gewährt und bearbeitet. In diesen Fällen sollten die Anforderungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht für Verbraucher- und 

Hypothekenkreditvermittler gelten, sondern nur für die Kredit- oder Finanzinstitute. 

www.parlament.gv.at



  

 15 

(23) Um eine übereinstimmende Vorgehensweise sicherzustellen, muss Klarheit darüber 

geschaffen werden, welche Unternehmen in der Anlagebranche den Anforderungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen. Organismen für 

gemeinsame Anlagen fallen zwar bereits in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 

2015/849, doch ist es notwendig, die einschlägige Terminologie an die geltenden 

Rechtsvorschriften der Union für Investmentfonds anzupassen, namentlich an die 

Richtlinien 2009/65/EG16 und 2011/61/EU17 des Europäischen Parlaments und des Rates. 

Da Fonds ohne Rechtspersönlichkeit aufgelegt werden könnten, müssen auch ihre 

Verwalter in den Anwendungsbereich dieser Verordnung einbezogen werden. Die 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollten 

unabhängig davon gelten, in welcher Form Fondsanteile in der Union zum Kauf angeboten 

werden, und auch dann, wenn Fondsanteile direkt oder indirekt in der Union 

niedergelassenen Anlegern angeboten werden oder auf Betreiben oder im Auftrag des 

Fondsverwalters bei solchen Anlegern platziert werden. Da sowohl Fonds als auch 

Fondsverwalter in den Geltungsbereich der Anforderungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungfallen, ist es angemessen, klarzustellen, dass 

Doppelarbeit vermieden werden sollte. Zu diesem Zweck sollten die auf der Ebene des 

Fonds und auf der Ebene seines Verwalters getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht identisch sein, sondern die 

Aufgabenverteilung zwischen dem Fonds und seinem Verwalter widerspiegeln. 

                                                 
16 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

17 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG 
und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 
(ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 
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(24) Die Tätigkeiten von Profifußballvereinen und Fußballvermittlern sind aufgrund 

mehrerer dem Fußballsektor innewohnender Faktoren wie etwa der weltweiten 

Popularität des Fußballs, der damit verbundenen beträchtlichen Summen, Geldströme 

und finanziellen Interessen, der Häufigkeit von grenzüberschreitenden Transaktionen 

und der manchmal undurchsichtigen Eigentumsstrukturen Risiken der Geldwäsche und 

damit zusammenhängender Vortaten ausgesetzt. All diese Faktoren setzen den Fußball 

einem möglichen Missbrauch durch Straftäter zur Legitimierung illegaler Gelder aus 

und machen den Sport somit anfällig für Geldwäsche und damit zusammenhängende 

Vortaten. Zu den wichtigsten Risikobereichen gehören beispielsweise Transaktionen mit 

Investoren und Sponsoren, einschließlich Werbetreibender und des Transfers von 

Spielern. Profifußballvereine und Fußballvermittler sollten daher robuste Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Geldwäsche ergreifen, einschließlich der Erfüllung von 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden bei Investoren, Sponsoren, einschließlich 

Werbetreibender, und anderen Partnern und Gegenparteien, mit denen sie 

Transaktionen tätigen. Um eine unverhältnismäßige Belastung kleinerer Vereine, die 

Risiken des kriminellen Missbrauchs in geringerem Maße ausgesetzt sind, zu vermeiden, 

sollten die Mitgliedstaaten bestimmte Profifußballvereine auf der Grundlage eines 

nachweislich geringeren Risikos der Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten 

und der Terrorismusfinanzierung ganz oder teilweise von den Anforderungen dieser 

Verordnung ausnehmen können. 
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(25) Profifußballvereine, die in den höchsten Ligen ihrer nationalen Fußballligen antreten, 

sind aufgrund ihrer Tätigkeiten höheren Risiken der Geldwäsche und damit 

zusammenhängender Vortaten ausgesetzt als Fußballvereine, die in niedrigeren Ligen 

spielen. Spitzenfußballvereine führen beispielsweise umfangreichere 

Finanztransaktionen durch, wie etwa kostspielige Transfers von Spielern und 

Sponsoringgeschäfte, haben möglicherweise komplexere Gesellschaftsstrukturen mit 

mehreren Eigentümerschichten und führen eher grenzüberschreitende Transaktionen 

durch. Diese Faktoren machen solche Spitzenvereine für Straftäter attraktiver und 

bieten mehr Möglichkeiten, illegale Gelder zu verschleiern. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten Profifußballvereine, die in der höchsten Liga spielen, nur dann 

ausnehmen können, wenn sie nachweislich ein geringes Risiko aufweisen und diese 

Vereine in den beiden vorangegangenen Jahren jeweils einen Umsatz von weniger als 

5 000 000 EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung erzielt haben. Das Risiko der 

Geldwäsche hängt allerdings nicht allein von der Liga ab, in der ein Fußballverein 

antritt. Vereine in niedrigeren Ligen können auch erheblichen Risiken der Geldwäsche 

und damit zusammenhängender Vortaten ausgesetzt sein. Die Mitgliedstaaten sollten 

daher nur Fußballvereine in niedrigeren Ligen, die nachweislich mit einem geringen 

Risiko der Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung verbunden sind, von den Anforderungen dieser Verordnung 

ausnehmen können. 

(26) Mit dieser Verordnung werden die zu ergreifenden Maßnahmen zur Verhinderung der 

Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten und der Terrorismusfinanzierung auf 

Unionsebene harmonisiert. Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 

risikobasierten Ansatz in begrenzten Fällen, in denen sie mit spezifischen Risiken 

konfrontiert sind, zusätzliche Anforderungen auferlegen können. Um sicherzustellen, 

dass solche Risiken angemessen gemindert werden, sollten Verpflichtete, deren 

Hauptsitz sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet, diese zusätzlichen 

Anforderungen anwenden, unabhängig davon, ob sie in diesem anderen Mitgliedstaat 

im Rahmen der Niederlassungsfreiheit oder im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs tätig sind, sofern sie in diesem anderen Mitgliedstaat über eine 

Infrastruktur verfügen. Darüber hinaus ist es zur Klarstellung des Verhältnisses 

zwischen diesen Binnenmarktfreiheiten wichtig, klarzustellen, welche Tätigkeiten als 

Niederlassung gelten. 
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(27) Im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union muss 

eine Niederlassung, sofern in sektorspezifischen Rechtsvorschriften nicht ausdrücklich 

festgelegt, nicht die Form einer Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung oder Agentur 

haben, sondern kann aus einem Büro bestehen, das von dem eigenen Personal eines 

Verpflichteten oder von einer unabhängigen Person geführt wird, die befugt ist, 

dauerhaft für den Verpflichteten zu handeln. Gemäß dieser Definition, die die 

tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit am Ort der Niederlassung des 

Dienstleistungserbringers erfordert, begründet ein bloßer Briefkasten keine 

Niederlassung. Ebenso begründen Büros oder andere Infrastrukturen, die für 

unterstützende Tätigkeiten genutzt werden, wie etwa reine Backoffice-Tätigkeiten, IT-

Knotenpunkte oder Datenzentren, die von Verpflichteten betrieben werden, keine 

Niederlassung. Umgekehrt begründen Tätigkeiten wie etwa die Erbringung von Krypto-

Dienstleistungen über Geldautomaten angesichts der begrenzten physischen 

Ausrüstung, die Betreiber benötigen, welche ihre Kunden hauptsächlich über das 

Internet bedienen, wie dies bei Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen der Fall ist, 

eine Niederlassung. 

(28) Es ist wichtig, dass bei der Anwendung der Anforderungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt und dass 

alle auferlegten Anforderungen im Verhältnis zu der Rolle stehen, die Verpflichtete bei der 

Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spielen können. Deshalb 

sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, im Einklang mit dem risikobasierten Ansatz 

dieser Verordnung bestimmte Wirtschaftsteilnehmer von den Anforderungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auszunehmen, wenn deren 

Tätigkeiten ein geringes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

beinhalten und wenn die Tätigkeiten von ihrer Art her begrenzt sind. Um eine unionsweit 

transparente und übereinstimmende Anwendung solcher Ausnahmen sicherzustellen, sollte 

ein Mechanismus eingerichtet werden, der es der Kommission ermöglicht, die 

Notwendigkeit der zu gewährenden Ausnahmen zu überprüfen. Außerdem sollte die 

Kommission diese Ausnahmen jährlich im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlichen. 
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(29) Ein stimmiges Regelwerk für die internen Systeme und Kontrollen, das für alle im 

Binnenmarkt tätigen Verpflichteten gilt, wird die Einhaltung der Anforderungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stärken und der Aufsicht mehr 

Wirksamkeit verleihen. Um sicherzustellen, dass die Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung sowie Risiken der Nichtumsetzung oder Umgehung gezielter 

finanzieller Sanktionen angemessen gemindert werden, sollten die Verpflichteten über 

einen internen Kontrollrahmen verfügen, der risikobasierte Strategien, Verfahren und 

Kontrollen ▌sowie eine über die gesamte Organisation hinweg klare Aufteilung der 

Zuständigkeiten beinhaltet. Dem risikobasierten Ansatz dieser Verordnung entsprechend 

sollten diese Strategien, Verfahren und Kontrollen ▌im Verhältnis zur Art der 

Geschäftstätigkeit, einschließlich ihrer Risiken und Komplexität, und zur Größe des 

Verpflichteten stehen und den Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

gerecht werden, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, einschließlich – im Fall von 

Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen – Transaktionen mit selbst gehosteten 

elektronischen Geldbörsen. 

(30) Ein angemessener risikobasierter Ansatz erfordert, dass die Verpflichteten die inhärenten 

Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die Risiken der 

Nichtumsetzung oder Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen, denen sie aufgrund 

ihrer Geschäftstätigkeit ausgesetzt sind, ermitteln, um sie wirksam zu mindern und um 

sicherzustellen, dass ihre Strategien, Verfahren und internen Kontrollen angemessen sind, 

um diesen inhärenten Risiken zu begegnen. Dabei sollten die Verpflichteten 

berücksichtigen, wodurch ihre Kunden charakterisiert sind, welche Produkte, 

Dienstleistungen oder Transaktionen angeboten werden, einschließlich – im Fall von 

Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen – Transaktionen mit selbst gehosteten 

Adressen, welche Länder oder geografischen Gebiete betroffen sind und welche 

Vertriebskanäle genutzt werden. Da sich Risiken naturgemäß verändern, sollte eine 

derartige Risikobewertung regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden. 
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(31) Zur Unterstützung eines kohärenten und wirksamen Ansatzes bei der Ermittlung von 

Risiken, die sich auf ihre Geschäftstätigkeiten auswirken, durch Verpflichtete sollte die 

AMLA Leitlinien betreffend Mindestanforderungen an den Inhalt der 

unternehmensweiten Risikobewertung und zu berücksichtigende zusätzliche 

Informationsquellen herausgeben. Diese Quellen könnten Informationen 

internationaler Standardsetzer im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, wie etwa FATF-Berichte über gegenseitige Evaluierungen, 

und andere glaubwürdige und zuverlässige Quellen mit Informationen über Typologien, 

neu auftretende Risiken und kriminelle Tätigkeiten, einschließlich Korruption, wie etwa 

Berichte von Organisationen der Zivilgesellschaft, Medien und Hochschulen, umfassen. 

(32) Es ist angemessen, die charakteristischen Merkmalen und Bedürfnisse kleinerer 

Verpflichteter zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass diese ihren speziellen 

Bedürfnissen und der Art ihrer Geschäftstätigkeit entsprechend behandelt werden. Dies 

könnte beinhalten, dass bestimmte Verpflichtete von der Durchführung einer 

Risikobewertung freigestellt werden, wenn die Risiken in der Branche, in der das 

Unternehmen tätig ist, gut verstanden werden. 
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(33) Die FATF hat Standards für Länder und Gebiete entwickelt, damit die Risiken einer 

etwaigen Nichtumsetzung oder Umgehung der gezielten finanziellen Sanktionen im 

Zusammenhang mit der Proliferationsfinanzierung ermittelt und bewertet und Maßnahmen 

zur Minderung dieser Risiken ergriffen werden können. Diese von der FATF neu 

eingeführten ▌Standards ersetzen und untergraben keineswegs die bestehenden strengen 

Anforderungen, die die Länder zur Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen nach 

Maßgabe einschlägiger Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (VN-

Sicherheitsrat) zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen und deren Finanzierung verpflichtet. Diese bestehenden 

Verpflichtungen, die auf Unionsebene durch die Beschlüsse 2010/413/GASP18 und 

(GASP) 2016/84919 des Rates sowie die Verordnungen (EU) Nr. 267/201220 und (EU) 

2017/150921 des Rates umgesetzt wurden, bleiben für alle natürlichen und juristischen 

Personen in der Union verbindlich. Angesichts der spezifischen Risiken der 

Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen, denen die Union 

ausgesetzt ist, ist es angezeigt, die Bewertung der Risiken auf alle gezielten finanziellen 

Sanktionen auszuweiten, die auf Unionsebene erlassen wurden. Die Risikosensibilität 

der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Bezug 

auf gezielte finanzielle Sanktionen hebt nicht die regelbasierte Verpflichtung auf, die 

allen natürlichen oder juristischen Personen in der Union obliegt, Gelder oder andere 

Vermögenswerte einzufrieren und benannten Personen oder Einrichtungen weder direkt 

noch indirekt zur Verfügung zu stellen.  

                                                 
18 Beschluss 2010/413/GASP des Rates vom 26. Juli 2010 über restriktive Maßnahmen gegen 

Iran und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP (ABl. L 195 vom 
27.7.2010, S. 39). 

19 Beschluss (GASP) 2016/849 des Rates vom 27. Mai 2016 über restriktive Maßnahmen 
gegen die Demokratische Volksrepublik Korea und zur Aufhebung des Beschlusses 
2013/183/GASP (ABl. L 141 vom 28.5.2016, S. 79). 

20 Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates vom 23. März 2012 über restriktive Maßnahmen 
gegen Iran und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 961/2010 (ABl. L 88 vom 
24.3.2012, S. 1). 

21 Verordnung (EU) 2017/1509 des Rates vom 30. August 2017 über restriktive Maßnahmen 
gegen die Demokratische Volksrepublik Korea und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 329/2007 (ABl. L 224 vom 31.8.2017, S. 1). 
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(34) Um sicherzustellen, dass Risiken der Nichtumsetzung oder Umgehung gezielter 

finanzieller Sanktionen angemessen gemindert werden, ist es wichtig, Maßnahmen 

festzulegen, die Verpflichtete umsetzen müssen, einschließlich Maßnahmen zur 

Überprüfung ihres Kundenstamms anhand der Listen der im Rahmen gezielter 

finanzieller Sanktionen benannten Personen oder Einrichtungen. Die Anforderungen, 

die Verpflichteten gemäß dieser Verordnung obliegen, heben nicht die regelbasierte 

Verpflichtung auf, Gelder und andere Vermögenswerte einzufrieren und weder direkt 

noch indirekt Einzelpersonen oder Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die gezielten 

finanziellen Sanktionen unterliegen, die für alle natürlichen oder juristischen Personen 

in der Union gelten. Darüber hinaus sollen die Anforderungen dieser Verordnung nicht 

Verpflichtungen in Bezug auf die Überprüfung von Kunden zur Umsetzung gezielter 

finanzieller Sanktionen gemäß anderen Rechtsakten der Union oder gemäß nationalem 

Recht ersetzen. 

(35) Um den jüngsten Entwicklungen auf internationaler Ebene Rechnung zu tragen, soll mit 

dieser Verordnung die Verpflichtung eingeführt werden, dass Risiken einer potenziellen 

Nichtumsetzung oder Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen ▌auf der Ebene der 

Verpflichteten ermittelt, verstanden, gesteuert und gemindert werden müssen. 

www.parlament.gv.at



  

 23 

(36) Die Listung oder Benennungen von Einzelpersonen oder Einrichtungen durch den VN-

Sicherheitsrat oder den Sanktionsausschuss der VN werden im Wege von Beschlüssen 

und Verordnungen, die gemäß Artikel 29 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) bzw. Artikel 215 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) erlassen werden und mit denen gezielte finanzielle Sanktionen gegen diese 

Einzelpersonen und Einrichtungen verhängt werden, in das Unionsrecht aufgenommen. 

Das Verfahren für den Erlass dieser Rechtsakte auf Unionsebene erfordert die 

Überprüfung, ob eine etwaige Benennung oder Listung mit den gemäß der Charta 

gewährten Grundrechten vereinbar ist. Um die wirksame Anwendung gezielter 

finanzieller Sanktionen zu ermöglichen, sollten Verpflichtete zwischen dem Zeitpunkt 

der Veröffentlichung durch die VN und dem Zeitpunkt des Geltungsbeginns der 

Rechtsakte der Union zur Umsetzung der VN-Listen oder -Benennungen 

Aufzeichnungen über die Gelder oder anderen Vermögenswerte, die sie für Kunden, die 

im Rahmen finanzieller Sanktionen der VN gelistet oder benannt wurden, oder für 

Kunden halten, die im Eigentum oder unter der Kontrolle gelisteter oder benannter 

Einzelpersonen oder Einrichtungen stehen, sowie über etwaige versuchte Transaktionen 

und über Transaktionen führen, die für den Kunden durchgeführt werden, 

beispielsweise zur Deckung der Grundbedürfnisse des Kunden. 

(37) Bei der Bewertung, ob ein Kunde, bei dem es sich um eine juristische Person handelt, im 

Eigentum oder unter der Kontrolle von Einzelpersonen steht, die im Rahmen gezielter 

finanzieller Sanktionen benannt wurden, sollten Verpflichtete die Leitlinien des Rates 

zur Umsetzung und Evaluierung restriktiver Maßnahmen (Sanktionen) im Rahmen der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union und die vorbildlichen Verfahren 

der EU für die wirksame Umsetzung restriktiver Maßnahmen berücksichtigen. 
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(38) Es ist wichtig, dass die Verpflichteten alle Maßnahmen zur Umsetzung interner Strategien, 

Verfahren und Kontrollen ▌sowie zur Umsetzung der Anforderungen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf ihrer Führungsebene treffen. Auch wenn 

ein Mitglied desjenigen Leitungsorgans benannt werden sollte, das für die Umsetzung der 

internen Strategien, Verfahren und Kontrollen des Verpflichteten zuständig ist, sollte die 

Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung letztlich beim Leitungsorgan des Unternehmens liegen. Diese 

Zuweisung der Verantwortung sollte unbeschadet nationaler Bestimmungen über die 

gemeinsame zivil- oder strafrechtliche Haftung von Leitungsorganen erfolgen. 

Aufgaben im Zusammenhang mit der täglichen Umsetzung der internen Strategien, 

Verfahren und Kontrollen ▌des Verpflichteten zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sollten dem Geldwäschebeauftragten übertragen werden. 

(39) Jeder Mitgliedstaat sollte in seinem nationalen Recht festlegen können, dass ein 

Verpflichteter, der Aufsichtsvorschriften unterliegt, die die Ernennung eines 

Geldwäschebeauftragten oder eines Leiters der internen Audit-Funktion vorschreiben, 

diese Personen mit den Funktionen und Zuständigkeiten des Geldwäsche- bzw. 

Terrorismusfinanzierungbeauftragten und der internen Audit-Funktion für Zwecke der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betrauen kann. In Fällen 

höherer Risiken oder wenn die Größe des Verpflichteten dies rechtfertigt, sollten die 

Zuständigkeiten für Compliance-Kontrollen und für die tägliche Anwendung der 

Strategien und Verfahren des Verpflichteten zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zwei verschiedenen Personen übertragen werden können. 

www.parlament.gv.at



  

 25 

(40) Die wirksame Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung hängt auch entscheidend davon ab, dass die Anforderungen sowie 

die internen Strategien, Verfahren und Kontrollen ▌des Unternehmens von den 

Mitarbeitern der Verpflichteten und von ihren Vertretern und Vertriebspartnern, die bei 

dieser Umsetzung eine Rolle spielen, verstanden werden. Die Verpflichteten sollten zu 

diesem Zweck Maßnahmen vorsehen, darunter Schulungsprogramme. Erforderlichenfalls 

sollten Verpflichtete allen, die bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine Rolle spielen, eine grundlegende 

Schulung zu diesen Maßnahmen anbieten. Dies umfasst nicht nur die Mitarbeiter der 

Verpflichteten, sondern auch ihre Vertreter und Vertriebspartner. 

(41) Einzelpersonen, denen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Anforderungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch einen Verpflichteten 

Aufgaben übertragen wurden, sollten in Bezug auf ihre Fähigkeiten, ihr Wissen, ihre 

Fachkenntnisse, ihre Integrität und ihr Verhalten einer Beurteilung unterzogen werden. 

Nehmen Mitarbeiter Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der Anforderungen 

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch den Verpflichteten 

in Bezug auf Kunden wahr, mit denen sie enge private oder berufliche Beziehungen 

unterhalten, so kann dies zu Interessenkonflikten führen und die Integrität des Systems 

untergraben. Solche Beziehungen könnten zum Zeitpunkt der Aufnahme der 

Geschäftsbeziehung bestehen, können aber auch danach entstehen. Daher sollten 

Verpflichtete über Verfahren zur Handhabung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten verfügen. Diese Verfahren sollten sicherstellen, dass Mitarbeiter 

▌in Bezug auf diese Kunden keinerlei Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch den 

Verpflichteten wahrnehmen. 
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(42) Es kann vorkommen, dass Einzelpersonen, die als Verpflichtete gelten würden, ihre 

Dienstleistungen intern für Unternehmen erbringen, deren Tätigkeiten nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. Da diese Unternehmen nicht als 

Torwächter des Finanzsystems der Union fungieren, ist es wichtig klarzustellen, dass 

solche Mitarbeiter, beispielsweise interne Rechtsanwälte, nicht unter die Anforderungen 

dieser Verordnung fallen. Ebenso sollten Einzelpersonen, die Tätigkeiten ausüben, 

welche in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, nicht als eigenständige 

Verpflichtete betrachtet werden, wenn diese Tätigkeiten im Rahmen ihrer Beschäftigung 

bei einem Verpflichteten ausgeübt werden, beispielsweise im Fall von Rechtsanwälten 

oder Buchprüfern, die bei einer Anwalts- oder Buchprüfungskanzlei beschäftigt sind. 

(43) Die übereinstimmende Umsetzung gruppenweiter Strategien und Verfahren zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist der Schlüssel zu einem 

robusten und wirksamen Management von Geldwäsche- und 

Terrorismusfinanzierungsrisiken innerhalb einer Gruppe. Hierzu sollten vom 

Mutterunternehmen gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen ▌beschlossen 

und umgesetzt werden. Unternehmen innerhalb einer Gruppe sollten zum 

Informationsaustausch verpflichtet sein, wenn eine solche Weitergabe von Informationen 

für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung relevant ist. Der 

Informationsaustausch sollte ausreichenden Garantien in Bezug auf die Vertraulichkeit, 

den Datenschutz und die Nutzung der Informationen unterliegen. Die AMLA sollte mit der 

Ausarbeitung von Entwürfen für Regulierungsstandards beauftragt werden, mit denen 

Mindestanforderungen für gruppenweite Verfahren und Strategien festgelegt werden, 

insbesondere auch Mindeststandards für den Informationsaustausch innerhalb einer Gruppe 

sowie die Kriterien für die Ermittlung des Mutterunternehmens für Gruppen, deren 

Hauptsitz sich außerhalb der Union befindet. 
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(44) Um eine wirksame Anwendung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sicherzustellen, wenn mehrere Verpflichtete direkt oder indirekt 

miteinander verbunden sind und eine Gruppe von Unternehmen bilden oder Teil einer 

solchen sind, muss die weitestmöglich gefasste Definition einer Gruppe in Betracht 

gezogen werden. Zu diesem Zweck sollten Verpflichtete die geltenden 

Rechnungslegungsvorschriften befolgen, die es ermöglichen, Strukturen mit 

verschiedenen Arten wirtschaftlicher Verbindungen als Gruppen zu betrachten. 

Während eine herkömmliche Gruppe ein Mutterunternehmen und dessen 

Tochtergesellschaften umfasst, sind andere Arten von Gruppenstrukturen ebenso 

relevant, beispielsweise Gruppenstrukturen aus mehreren Mutterunternehmen, die eine 

einzige Tochtergesellschaft besitzen und die in Artikel 10 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates22 als Unternehmen bezeichnet 

werden, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind, oder Finanzinstitute, die 

Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems nach Artikel 113 Absatz 7 

jener Verordnung sind. Diese Strukturen sind allesamt Gruppen gemäß den 

Rechnungslegungsvorschriften und sollten daher für die Zwecke der vorliegenden 

Verordnung als Gruppen betrachtet werden. 

(45) Neben Gruppen gibt es weitere Strukturen wie etwa Netzverbunde oder 

Personengesellschaften, bei denen Verpflichtete Eigentum, Führung und Compliance-

Kontrollen unter Umständen gemeinsam wahrnehmen. Um für alle Branchen gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und zugleich eine Überforderung dieser 

Branchen zu vermeiden, sollte die AMLA festlegen, in welchen Fällen für entsprechende 

Strukturen ähnliche gruppenweite Strategien gelten sollen, wobei der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen ist. 

                                                 
22 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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(46) Mitunter befinden sich Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften von 

Verpflichteten in Drittländern mit weniger strengen Mindestanforderungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere auch weniger 

strengen Datenschutzauflagen, als im Rahmen der Union zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In solchen Fällen und um eine Nutzung des 

Finanzsystems der Union für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

gänzlich auszuschließen und ein Höchstmaß an Schutz der personenbezogenen Daten von 

Unionsbürgern zu gewährleisten, sollten diese Zweigniederlassungen und 

Tochtergesellschaften die auf Unionsebene festgelegten Anforderungen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfüllen. Lässt das Recht eines Drittlands 

die Erfüllung dieser Anforderungen nicht zu, beispielsweise weil es der Gruppe aufgrund 

unzureichenden Datenschutzes oder eines gesetzlichen Bankgeheimnisses in dem 

betreffenden Drittland nur eingeschränkt möglich ist, auf Informationen zuzugreifen und 

diese zu verarbeiten oder auszutauschen, so sollten die Verpflichteten zusätzliche 

Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die in diesem Drittland ansässigen 

Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften die Risiken wirksam handhaben. Die 

AMLA sollte mit der Ausarbeitung von Entwürfen technischer Regulierungsstandards 

beauftragt werden, in denen festgelegt wird, wie solche zusätzlichen Maßnahmen geartet 

sein sollten, wobei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen ist. 
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(47) Verpflichtete könnten Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung bestimmter 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an einen 

Dienstleister auslagern. Für den Fall, dass zwischen Verpflichteten und nicht unter die 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallenden 

Dienstleistern Auslagerungsverhältnisse bestehen, erwachsen diesen Dienstleistern 

allein aus dem Vertrag zwischen den Parteien, nicht jedoch aus dieser Verordnung, 

Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daher 

sollte die Verantwortung für die Erfüllung der Anforderungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gänzlich beim Verpflichteten verbleiben. Der 

Verpflichtete sollte insbesondere sicherstellen, dass bei Inanspruchnahme eines 

Dienstleisters für die Fernidentifizierung von Kunden der risikobasierte Ansatz beachtet 

wird. Verfahren oder Vereinbarungen, die zur Erfüllung einer Anforderung gemäß 

dieser Verordnung beitragen, bei denen die Erfüllung der Anforderung selbst jedoch 

nicht durch einen Dienstleister erfolgt, wie etwa die Nutzung oder der Erwerb von 

Software Dritter oder der Zugang des Verpflichteten zu Datenbanken oder Screening-

Diensten, werden nicht als Auslagerung betrachtet. 

(48) Die Möglichkeit, Aufgaben an einen Dienstleister auszulagern, gestattet es 

Verpflichteten, über die Zuweisung ihrer Ressourcen zur Einhaltung dieser Verordnung 

zu entscheiden, entbindet sie jedoch nicht von ihrer Verpflichtung, zu verstehen, ob die 

von ihnen ergriffenen Maßnahmen, einschließlich der an Dienstleister ausgelagerten 

Maßnahmen, die ermittelten Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken 

mindern und ob solche Maßnahmen geeignet sind. Um ein solches Verständnis 

sicherzustellen, sollten die endgültigen Entscheidungen über Maßnahmen, die sich auf 

die Umsetzung von Strategien, Verfahren und Kontrollen auswirken, stets beim 

Verpflichteten liegen. 
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(49) Die Meldung von Auslagerungsvereinbarungen an den Aufseher bedeutet nicht, dass die 

Auslagerungsvereinbarung akzeptiert wird. Die in der Meldung enthaltenen 

Informationen, insbesondere wenn kritische Funktionen ausgelagert werden oder wenn 

der Verpflichtete seine Funktionen systematisch auslagert, könnten jedoch von 

Aufsehern bei der Bewertung der Systeme und Kontrollen des Verpflichteten und bei der 

Festlegung des Restrisikoprofils oder bei der Vorbereitung von Inspektionen 

berücksichtigt werden. 

(50) Damit Auslagerungsverhältnisse effizient funktionieren können, bedarf es größerer 

Klarheit bei den Bedingungen, unter denen Auslagerung stattfindet. Die AMLA sollte 

die Aufgabe haben, Leitlinien dafür zu erarbeiten, unter welchen Bedingungen 

Auslagerung erfolgen kann und welche Aufgaben und Zuständigkeiten den Beteiligten 

jeweils zukommen. Um sicherzustellen, dass eine unionsweit übereinstimmende 

Überwachung der Auslagerungspraktiken gewährleistet ist, sollten die Leitlinien auch 

Klarheit darüber schaffen, wie die Aufseher solche Praktiken zu berücksichtigen und die 

Erfüllung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung durch die Verpflichteten bei Anwendung dieser Praktiken zu 

überprüfen haben. 
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(51) Anforderungen an die Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden sind von wesentlicher 

Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Verpflichteten ihre Geschäftsbeziehungen zu ihren 

Kunden im Hinblick auf die von diesen ausgehenden Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung ermitteln, überprüfen und überwachen. Dass angehende und 

bestehende Kunden korrekt identifiziert und ihre Daten überprüft werden, ist von 

wesentlicher Bedeutung, um die bei Kunden bestehenden Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung unabhängig davon, ob es sich um natürliche oder juristische 

Personen handelt, zu verstehen. Verpflichtete sollten auch verstehen, in wessen Auftrag 

oder zu wessen Gunsten eine Transaktion durchgeführt wird, beispielsweise in 

Situationen, in denen Kredit- oder Finanzinstitute Angehörigen von rechtsberatenden 

Berufen Konten für die Zwecke der Entgegennahme oder Verwahrung von 

Geldbeträgen ihrer Kunden im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 

2015/2366 zur Verfügung stellen. Im Zusammenhang mit der Sorgfaltsprüfung 

gegenüber Kunden bezieht sich die Person, zu deren Gunsten eine Transaktion oder 

Tätigkeit durchgeführt wird, nicht auf den Empfänger oder Begünstigten einer 

Transaktion, die der Verpflichtete für seinen Kunden durchführt. 

(52) Es ist notwendig, in der Union einen einheitlichen und hohen Standard für die 

Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden zu erreichen, dem harmonisierte Anforderungen für 

die Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität zugrunde liegen und der nationale 

Unterschiede verringert, damit binnenmarktweit gleiche Wettbewerbsbedingungen 

herrschen und die Bestimmungen unionsweit übereinstimmend angewandt werden. 

Zugleich ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Verpflichteten die 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden in risikobasierter Weise anwenden. Der 

risikobasierte Ansatz ist keine Option, die den Verpflichteten übergroße Freiheiten 

einräumt. Er beinhaltet eine faktengestützte Entscheidungsfindung, um die Risiken der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die für die Union und in der Union tätige 

Marktteilnehmer bestehen, gezielter anzugehen. 
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(53) Organisationen der Zivilgesellschaft, die in Drittländern karitative oder humanitäre 

Arbeit leisten, tragen zu den Zielen der Union bei, Frieden, Stabilität, Demokratie und 

Wohlstand zu erreichen. Kredit- und Finanzinstitute spielen eine wichtige Rolle bei der 

Sicherstellung, dass solche Organisationen ihre Arbeit weiterhin durchführen können, 

indem sie Zugang zum Finanzsystem und zu wichtigen Finanzdienstleistungen 

verschaffen, die es ermöglichen, Entwicklungs- und humanitäre Mittel in Entwicklungs- 

oder Konfliktgebiete zu lenken. Während Verpflichtete sich darüber im Klaren sein 

sollten, dass sie durch Tätigkeiten in bestimmten Rechtsräumen einem höheren Risiko 

der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind, sollten Tätigkeiten von 

Organisationen der Zivilgesellschaft in diesen Rechtsräumen für sich genommen nicht 

dazu führen, dass die Erbringung von Finanzdienstleistungen verweigert oder solche 

Dienstleistungen eingestellt werden, da der risikobasierte Ansatz eine ganzheitliche 

Bewertung der von einzelnen Geschäftsbeziehungen ausgehenden Risiken und die 

Anwendung angemessener Maßnahmen zur Minderung der spezifischen Risiken 

erfordert. Während Kredit- und Finanzinstitute weiterhin frei entscheiden können, mit 

wem sie vertragliche Beziehungen eingehen, sollten sie sich ihrer zentralen Rolle für das 

Funktionieren des internationalen Finanzsystems und bei der Ermöglichung des 

Transfers von Geldbeträgen im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 

2015/2366 oder von Kryptowerten für die wichtigen entwicklungspolitischen und 

humanitären Ziele, die Organisationen der Zivilgesellschaft verfolgen, bewusst sein. 

Diese Institute sollten daher die durch den risikobasierten Ansatz eingeräumte 

Flexibilität nutzen, um die mit Geschäftsbeziehungen verbundenen Risiken auf 

verhältnismäßige Weise zu mindern. Unter keinen Umständen sollten Gründe der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeführt werden, um 

geschäftliche Entscheidungen in Bezug auf potenzielle oder bestehende Kunden zu 

rechtfertigen. 
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(54) Verpflichtete sollten den wirtschaftlichen Eigentümer identifizieren und angemessene 

Maßnahmen ergreifen, um seine Identität zu überprüfen, und zwar anhand 

Informationen aus zuverlässigen Dokumenten und Quellen. Die Abfrage von zentralen 

Registern über die Angabe der wirtschaftlichen Eigentümer (im Folgenden 

„Zentralregister“) ermöglicht es Verpflichteten, die Kohärenz mit den im Rahmen des 

Überprüfungsverfahrens erlangten Informationen sicherzustellen, und sollte nicht die 

Hauptquelle des Verpflichteten für die Überprüfung sein. Stellen Verpflichtete 

Unstimmigkeiten zwischen den in Zentralregistern enthaltenen Informationen und den 

Informationen fest, die sie im Zuge der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden vom Kunden 

oder aus anderen zuverlässigen Quellen erhalten, so sollten sie diese Unstimmigkeiten 

der für das betreffende Zentralregister zuständigen Stelle melden, damit Maßnahmen 

zur Behebung von Unstimmigkeiten getroffen werden können. Dieses Verfahren trägt 

zur Qualität und Zuverlässigkeit der in Zentralregistern enthaltenen Informationen bei 

und ist Teil eines mehrgleisigen Ansatzes, mit dem sichergestellt werden soll, dass die in 

Zentralregistern enthaltenen Informationen zutreffend, angemessen und auf dem 

neusten Stand sind. In Situationen mit geringem Risiko und wenn die wirtschaftlichen 

Eigentümer dem Verpflichteten bekannt sind, sollten Verpflichtete dem Kunden 

gestatten können, Unstimmigkeiten zu melden, wenn geringfügige Abweichungen 

festgestellt werden, die aus Fehlern typografischer oder ähnlicher technischer Art 

bestehen. 
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(55) Die Risiken, die von ausländischen juristische Personen und ausländischen 

Rechtsvereinbarungen ausgehen, müssen angemessen gemindert werden. Ist eine  

außerhalb der Union gegründete juristischer Personen oder ein Express-Trust oder eine 

ähnliche Rechtsvereinbarung, die außerhalb der Union verwaltet wird oder deren 

Trustee oder Person in entsprechender Position außerhalb der Union ansässig oder 

niedergelassen ist, im Begriff, eine Geschäftsbeziehung mit einem Verpflichteten 

aufzunehmen, so sollte die Registrierung der Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

im Zentralregister des Mitgliedstaats eine Voraussetzung für die Aufnahme der 

Geschäftsbeziehung sein. Für außerhalb der Union gegründete juristische Personen 

sollte die Anforderung jedoch nur im Fall von mittleren oder hohen Risiken der 

Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung 

gelten, die mit der Kategorie der ausländischen juristischen Person, mit dem Sektor in 

dem die ausländische juristische Person tätig ist oder - im Fall von mittleren oder hohen 

Risiken der Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung - mit dem Sektor, in dem der Verpflichtete tätig ist, verbunden 

sind. Die Registrierung der Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer sollte auch eine 

Vorbedingung für die Fortführung einer Geschäftsbeziehung mit einer außerhalb der 

Union gegründeten juristischen Person sein, wenn diese Beziehung nach ihrer 

Begründung mit solchen mittelhohen oder hohen Risiken verbundenen wird. 
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(56) Das Verfahren der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder der Durchführung der 

für eine gelegentliche Transaktion erforderlichen Schritte wird ausgelöst, wenn der 

Kunde Interesse am Erwerb eines Produkts oder am Erhalt einer Dienstleistung von 

einem Verpflichteten bekundet. Die von Immobilienmaklern angebotenen 

Dienstleistungen umfassen die Unterstützung von Kunden bei der Suche nach einer 

Immobilie, die er kaufen, verkaufen, mieten bzw. pachten möchte. Solche 

Dienstleistungen sind für Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung von Bedeutung, sobald es eindeutige Hinweise darauf gibt, dass 

die Parteien bereit sind, den Kauf, Verkauf, Anmietung oder Vermietung durchzuführen 

oder die zu ihrer Vorbereitung erforderlichen Schritte zu unternehmen. Dies könnte 

beispielsweise der Zeitpunkt sein, zu dem ein Angebot für den Kauf oder die Miete der 

Immobilie gemacht und von den Parteien angenommen wird. Vor diesem Zeitpunkt 

wäre es nicht erforderlich, hinsichtlich jedes potenziellen Kunden Sorgfaltspflichten zu 

erfüllen. Ebenso wäre es nicht verhältnismäßig, eine Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden 

bei Personen durchzuführen, die noch kein Interesse an dem Kauf bekundet haben. 

(57) Immobilientransaktionen sind Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken 

ausgesetzt. Um diese Risiken zu mindern, sollten Immobilienunternehmer, die den Kauf, 

den Verkauf und die Vermietung von Immobilien vermitteln, den Anforderungen dieser 

Verordnung unterliegen, unabhängig von ihrer Bezeichnung oder ihrer Haupttätigkeit 

oder ihrem Beruf, einschließlich Immobilienentwicklern, wenn und soweit sie bei dem 

Kauf, dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien vermitteln. 
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(58) Aufgrund der mit bestimmten E-Geld-Produkten verbundenen Anonymität sind sie 

Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken ausgesetzt. Innerhalb des Sektors 

gibt es jedoch erhebliche Unterschiede, und nicht alle E-Geld-Produkte sind mit dem 

gleichen Risikograd behaftet. Beispielsweise könnten bestimmte E-Geld-Produkte mit 

geringem Wert, wie etwa vorausbezahlte Geschenkkarten oder vorausbezahlte 

Gutscheine, geringe Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bergen. Um 

sicherzustellen, dass die dem Sektor auferlegten Anforderungen in einem angemessenen 

Verhältnis zu seinem Risiko stehen und seine Tätigkeit nicht faktisch behindern, sollte 

es möglich sein, diese Produkte unter bestimmten nachweislich risikoarmen Umständen 

und unter strengen risikomindernden Bedingungen von bestimmten 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden, wie etwa der Identifizierung und Überprüfung 

des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers, auszunehmen, nicht aber von der 

Überwachung von Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen. Die Aufseher sollten nur 

dann eine solche Ausnahme gewähren, wenn das nachweislich geringe Risiko unter 

Berücksichtigung der von der AMLA festzulegenden einschlägigen Risikofaktoren 

überprüft wurde, und zwar in einer Weise, die das Risiko der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung wirksam mindert und eine Umgehung der Vorschriften zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert. In jedem Fall 

sollte jede Ausnahme an strenge Beschränkungen hinsichtlich des Höchstwerts des 

Produkts und seiner ausschließlichen Verwendung zum Erwerb von Gütern oder 

Dienstleistungen geknüpft sein und voraussetzen, dass die gelagerte Menge nicht gegen 

einen anderen Wert getauscht werden kann. 
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(59) Die Verpflichteten sollten Sorgfaltsmaßnahmen nicht bei Kunden anwenden müssen, die 

gelegentliche oder verbundene Transaktionen unterhalb eines bestimmten Werts tätigen, es 

sei denn, es besteht ein Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Während 

für die meisten gelegentlichen Transaktionen der Schwellenwert von 10 000 EUR oder der 

Gegenwert in Landeswährung gilt, sollten Verpflichtete in Branchen oder bei 

Transaktionen, die ein höheres Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

beinhalten, schon ab niedrigeren Transaktionsschwellenwerten Sorgfaltsmaßnahmen 

gegenüber Kunden vornehmen müssen. Zur Festlegung dieser Branchen oder 

Transaktionen sowie angemessener Schwellenwerte für diese Branchen oder Transaktionen 

sollte die AMLA Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten. 

(60) Es gibt bestimmte Situationen, in denen der Kunde für die Zwecke der Sorgfaltsprüfung 

gegenüber Kunden nicht auf die Person beschränkt ist, die mit dem Verpflichteten 

Transaktionen durchführt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn nur ein einziger Notar 

an einer Immobilientransaktion beteiligt ist. Damit sichergestellt ist, dass die 

Transaktion angemessen geprüft wird, um mögliche Fälle von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung aufzudecken, sollten 

Verpflichtete in solchen Fällen sowohl den Käufer als auch den Verkäufer als Kunden 

betrachten und bei beiden Parteien Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anwenden. 

Diese Verordnung sollte eine Liste solcher Situationen, in denen der Kunde nicht oder 

nicht ausschließlich der direkte Kunde des Verpflichteten ist, enthalten. Eine solche 

Liste sollte das Verständnis dessen, wer in typischen Situationen der Kunde ist, ergänzen 

und sollte nicht als erschöpfende Auslegung des Begriffs verstanden werden. Ebenso 

sollte eine Geschäftsbeziehung nicht immer eine vertragliche Beziehung oder eine 

andere förmliche Verpflichtung erfordern, solange die Dienstleistungen wiederholt oder 

über einen bestimmten Zeitraum erbracht werden, sodass ein Element der Dauer 

gegeben ist. Hindert das nationale Recht Verpflichtete, die Amtsträger sind, daran, 

vertragliche Beziehungen mit Kunden einzugehen, sollte dieses nationale Recht nicht 

dahin gehend ausgelegt werden, dass Verpflichtete daran gehindert werden, eine Reihe 

von Transaktionen für Zwecke zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung als Geschäftsbeziehung zu behandeln. 
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(61) Die Einführung einer unionsweiten Obergrenze für Barzahlungen über große Beträge 

mindert die Risiken, die mit der Verwendung dieser Zahlungen verbunden sind. 

Verpflichtete, die Bargeldtransaktionen unterhalb dieser Obergrenze durchführen, sind 

jedoch weiterhin anfällig für Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, da 

sie eine Eingangsstelle in das Finanzsystem der Union darstellen. Daher ist es 

erforderlich, die Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden 

vorzuschreiben, um die Risiken des Missbrauchs von Bargeld zu mindern. Um 

sicherzustellen, dass die Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken 

stehen, die von Transaktionen im Wert von weniger als 10 000 EUR ausgehen, sollten 

diese Maßnahmen auf die Identifizierung und Überprüfung des Kunden und des 

wirtschaftlichen Eigentümers bei gelegentlichen Bargeldtransaktionen von mindestens 

3 000 EUR beschränkt werden. Diese Begrenzung entbindet den Verpflichteten nicht 

davon, bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sämtliche 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden vorzunehmen oder verdächtige Transaktionen 

an die zentrale Meldestelle zu melden. 

(62) Manche Geschäftsmodelle beruhen darauf, dass der Verpflichtete eine Geschäftsbeziehung 

mit einem Händler unterhält und in diesem Rahmen Zahlungsauslösedienste anbietet, über 

die der Händler Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen erhält, wobei der Verpflichtete 

jedoch keine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden des Händlers unterhält, der den 

Zahlungsauslösedienst zur Ausführung einer einzelnen oder einmaligen Transaktion 

zugunsten des Händlers autorisiert. Bei einem solchen Geschäftsmodell gilt als Kunde des 

Verpflichteten für die Zwecke der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung nicht der Kunde des Händlers, sondern der Händler. Folglich 

sollte der Verpflichtete bei Zahlungsauslösediensten die Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber 

Kunden gegenüber dem Händler anwenden. In Bezug auf andere Finanzdienstleistungen, 

die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, auch wenn sie von denselben 

Wirtschaftsteilnehmern erbracht werden, sollte die Ermittlung des Kunden unter 

Berücksichtigung der erbrachten Dienstleistungen erfolgen. 

www.parlament.gv.at



  

 39 

(63) Glücksspieltätigkeiten unterscheiden sich in ihrer Art, ihrem geografischen Umfang und 

den damit verbunden Risiken. Um eine verhältnismäßige und risikobasierte Anwendung 

dieser Verordnung sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 

Glücksspieldienste, die mit geringen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken 

verbunden sind, wie etwa staatliche oder private Lotterien oder staatlich verwaltete 

Glücksspieltätigkeiten, zu ermitteln und zu beschließen, alle oder einige der 

Anforderungen dieser Verordnung nicht auf sie anzuwenden. Angesichts der 

potenziellen grenzüberschreitenden Auswirkungen nationaler Ausnahmen muss eine 

kohärente Anwendung eines strengen risikobasierten Ansatzes in der gesamten Union 

sichergestellt werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die Möglichkeit erhalten, 

Entscheidungen der Mitgliedstaaten zu genehmigen oder sie abzulehnen, wenn die 

Ausnahme nicht durch ein nachweislich geringes Risiko gerechtfertigt ist. In jedem Fall 

sollte für Tätigkeiten, die mit höheren Risiken verbunden sind, keine Ausnahme gewährt 

werden. Dies ist der Fall bei Tätigkeiten wie etwa Kasinos, Online-Glücksspielen und 

Sportwetten, nicht aber, wenn Online-Glücksspieltätigkeiten vom Staat verwaltet 

werden, sei es durch die direkte Erbringung dieser Dienste oder durch die Regelung der 

Art und Weise, wie diese Glücksspieldienste organisiert, betrieben und  verwaltet 

werden. Angesichts der Risiken für die öffentliche Gesundheit oder von kriminellen 

Tätigkeiten, die mit Glücksspielen verbunden sein können, können nationale 

Maßnahmen zur Regelung der Organisation, des Betriebs und der Verwaltung des 

Glückspiels, sofern sie tatsächlich Ziele der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 

Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit verfolgen, zur Verringerung der Risiken 

beitragen, mit denen diese Tätigkeit verbunden ist. 
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(64) Der für Anbieter von Glücksspieldiensten geltende Schwellenwert von 2 000 EUR, oder 

dem Gegenwert in Landeswährung wird unabhängig davon erreicht, ob der Kunde eine 

einzige Transaktion in Höhe dieses Betrags oder mehrere kleinere Transaktionen tätigt, 

die sich zu diesem Betrag summieren. Zu diesem Zweck sollten Anbieter von 

Glücksspieldiensten in der Lage sein, Transaktionen einem bestimmten Kunden 

zuzuordnen, auch wenn sie die Identität des Kunden noch nicht überprüft haben, um 

feststellen zu können, ob und wann dieser Schwellenwert erreicht wurde. Daher sollten 

Anbieter von Glücksspieldiensten über Systeme verfügen, die die Zuordnung und 

Überwachung von Transaktionen ermöglichen, bevor das Erfordernis der 

Durchführung einer Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden zur Anwendung kommt. Im 

Fall von Kasinos oder anderen physischen Glücksspielstätten kann es unpraktikabel 

sein, die Identität des Kunden bei jeder Transaktion zu prüfen. In solchen Fällen sollte 

es möglich sein, den Kunden beim Betreten der Glücksspielstätte zu identifizieren und 

die Identität des Kunden zu überprüfen, sofern Systeme vorhanden sind, mit denen die 

in der Glücksspielstätte getätigten Transaktionen, einschließlich des Kaufs oder 

Umtauschs von Spielmarken, diesem Kunden zugeordnet werden können. 

(65) Mit der Richtlinie (EU) 2015/849 wurden die Vorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Pflichten zur Feststellung der Kundenidentität zwar bis zu einem gewissen Grad 

harmonisiert, doch wurden keine detaillierten Vorschriften für die von den Verpflichteten 

einzuhaltenden Verfahren festgelegt. Da dieser Aspekt für die Prävention von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung von zentraler Bedeutung ist, ist es angemessen, im Einklang 

mit dem risikobasierten Ansatz genauere und detailliertere Bestimmungen für die 

Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität einzuführen, unabhängig davon, ob es 

dabei um natürliche oder juristische Personen, Rechtsvereinbarungen wie etwa Trusts oder 

nach nationalem Recht rechtsfähige Unternehmen geht. 
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(66) Technologische Entwicklungen und Fortschritte bei der Digitalisierung ermöglichen bei 

angehenden und bestehenden Kunden eine sichere Identifizierung und Überprüfung aus der 

Ferne oder auf elektronischem Wege und können die Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden 

aus der Ferne erleichtern. Die Identifizierungslösungen, die in der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates23 vorgesehen sind, ermöglichen 

sichere und verlässliche Wege der Kundenidentifizierung und -überprüfung sowohl bei 

angehenden als auch bei bestehenden Kunden und können die Sorgfaltsprüfung gegenüber 

Kunden aus der Ferne erleichtern. Die in jener Verordnung vorgesehene elektronische 

Identifizierung sollte von den Verpflichteten als Verfahren für die Kundenidentifizierung 

berücksichtigt und akzeptiert werden. Die Verwendung solcher Identifizierungswege kann, 

sofern geeignete Maßnahmen zur Risikominderung getroffen wurden, das Risikoniveau auf 

ein standardmäßiges oder sogar ein geringes Risiko reduzieren. Steht einem Kunden eine 

solche elektronische Identifizierung nicht zur Verfügung, beispielsweise aufgrund der 

Art seines Aufenthaltsstatus in einem bestimmten Mitgliedstaat oder seines Wohnsitzes 

in einem Drittland, so sollte die Überprüfung durch einschlägige qualifizierte 

Vertrauensdienste erfolgen. 

                                                 
23 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 73). 
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(67) Um sicherzustellen, dass das Gelangen illegaler Gelder in das Finanzsystem durch den 

Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert wird, 

sollten die Verpflichteten vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit angehenden 

Kunden eine dem risikobasierten Ansatz entsprechende Sorgfaltsprüfung gegenüber 

Kunden durchführen. Damit es jedoch nicht zu unnötigen Verzögerungen in den üblichen 

Geschäftsabläufen kommt, sollten die Verpflichteten die Informationen vom angehenden 

Kunden einholen können, während die Geschäftsbeziehung begründet wird. Kredit- und 

Finanzinstitute sollten die erforderlichen Informationen von angehenden Kunden einholen 

können, nachdem die Geschäftsbeziehung begründet wurde, sofern Transaktionen erst 

nach erfolgreichem Abschluss des Verfahrens der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden 

initiiert werden. 

▌  

(68) Das Verfahren der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden beschränkt sich nicht auf die 

Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität. Vor der Aufnahme von 

Geschäftsbeziehungen oder der Durchführung gelegentlicher Transaktionen sollten die 

Verpflichteten auch Zweck und Art der Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen 

Transaktion bewerten. Vorvertragliche oder sonstige Informationen, die dem angehenden 

Kunden über das angebotene Produkt oder die angebotene Dienstleistung erteilt werden, 

können zum Verständnis dieses Zwecks beitragen. Die Verpflichteten sollten stets in der 

Lage sein, Zweck und Art einer angehenden Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen 

Transaktion eindeutig zu beurteilen. Gibt die angebotene Dienstleistung oder das 

angebotene Produkt den Kunden die Möglichkeit, verschiedene Arten von Transaktionen 

oder Tätigkeiten auszuführen, so sollten die Verpflichteten ausreichende Informationen 

darüber einholen, wie der Kunde die Geschäftsbeziehung zu nutzen gedenkt. 
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(69) Um die Wirksamkeit des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sicherzustellen, sollten die Verpflichteten die Informationen, die 

sie von ihren Kunden erhalten, dem risikobasierten Ansatz entsprechend regelmäßig 

überprüfen. Geschäftsbeziehungen werden sich vermutlich weiterentwickeln, da sich die 

Umstände des Kunden und die Tätigkeiten, die er im Rahmen der Geschäftsbeziehung 

ausübt, im Laufe der Zeit ändern. Um ein umfassendes Verständnis des 

Kundenrisikoprofils aufrechtzuerhalten und eine sinnvolle Prüfung von Transaktionen 

durchzuführen, sollten Verpflichtete die von ihren Kunden erlangten Informationen 

gemäß dem risikobasierten Ansatz regelmäßig überprüfen. Solche Überprüfungen 

sollten in regelmäßigen Abständen erfolgen, sollten aber auch durch Veränderungen 

der maßgeblichen Umstände des Kunden ausgelöst werden, wenn Tatsachen und 

Informationen auf eine potenzielle Änderung des Risikoprofils oder der 

Identifizierungsmerkmale des Kunden hindeuten. Zu diesem Zweck sollte der 

Verpflichtete die Notwendigkeit einer Überprüfung der Kundendatei in Betracht ziehen, 

wenn sich wesentliche Änderungen wie etwa eine Änderung der Rechtsräume, mit denen 

Transaktionen getätigt werden, des Wertes oder des Umfangs von Transaktionen 

ergeben, wenn neue Produkte oder Dienstleistungen angefordert werden, die sich in 

Bezug auf das Risiko erheblich unterscheiden, oder wenn sich der wirtschaftliche 

Eigentümer ändert. 

(70) Im Zusammenhang mit wiederkehrenden Kunden, für die in jüngster Zeit 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden durchgeführt wurden, sollten 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden erfüllt werden können, indem eine Bestätigung 

des Kunden dahingehend eingeholt wird, dass sich die in den Aufzeichnungen 

enthaltenen Informationen und Unterlagen nicht geändert haben. Eine solche Methode 

erleichtert die Anwendung der Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung in Situationen, in denen der Verpflichtete zuversichtlich ist, 

dass sich die Informationen über den Kunden nicht geändert haben, da es 

Verpflichteten obliegt, sicherzustellen, dass sie angemessene Sorgfaltsmaßnahmen 

gegenüber Kunden ergreifen. In allen Fällen sollten die vom Kunden erhaltene 

Bestätigung und etwaige Änderungen der über den Kunden hinterlegten Informationen 

aufgezeichnet werden. 
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(71) Verpflichtete könnten im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mehr als ein Produkt oder 

eine Dienstleistung bereitstellen. Unter diesen Umständen zielt das Erfordernis, 

Informationen, Daten und Unterlagen in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren, 

nicht auf das einzelne Produkt oder die einzelne Dienstleistung ab, sondern auf die 

gesamte Geschäftsbeziehung. Es obliegt den Verpflichteten, für die gesamte Bandbreite 

der bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen zu beurteilen, wann sich die 

maßgeblichen Umstände des Kunden ändern oder wann andere Bedingungen erfüllt 

sind, die die Erneuerung der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden auslösen, und die 

Kundendatei in Bezug auf die gesamte Geschäftsbeziehung zu überprüfen. 

(72) Die Verpflichteten sollten auch ein Überwachungssystem einrichten, um Transaktionen, 

die einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung begründen könnten, 

aufzudecken. Um die Wirksamkeit der Transaktionsüberwachung sicherzustellen, sollte 

sich die Überwachungstätigkeit der Verpflichteten grundsätzlich auf sämtliche 

Dienstleistungen und Produkte, die Kunden angeboten werden, und auf sämtliche 

Transaktionen erstrecken, die vom Verpflichteten im Auftrag des Kunden durchgeführt 

oder dem Kunden angeboten werden. Jedoch brauchen nicht alle Transaktionen einzeln 

geprüft zu werden. Die Intensität der Überwachung sollte dem risikobasierten Ansatz 

entsprechen und sich nach präzisen und einschlägigen Kriterien richten, wobei 

insbesondere die charakteristischen Merkmale des Kunden und das damit verbundene 

Risikoniveau, die angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie die betroffenen 

Länder oder geografischen Gebiete berücksichtigt werden sollten. Die AMLA sollte 

Leitlinien ausarbeiten, um sicherzustellen, dass die Intensität der Überwachung von 

Geschäftsbeziehungen und Transaktionen angemessen ist und im Verhältnis zur Höhe 

des Risikos steht. 
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(73) Die Beendigung der Geschäftsbeziehung, wenn die Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber 

Kunden nicht erfüllt werden können, verringert die Exponiertheit des Verpflichteten 

gegenüber Risiken, die sich aus möglichen Änderungen des Profils des Kunden ergeben. 

Es könnte jedoch Situationen geben, in denen die Beendigung aus Gründen des 

öffentlichen Interesses nicht vollzogen werden sollte. Dies ist beispielsweise in Bezug auf 

Lebensversicherungsverträgen der Fall, bei denen Verpflichtete erforderlichenfalls als 

Alternative zur Beendigung Maßnahmen ergreifen sollten, um die Geschäftsbeziehung 

einzufrieren, unter anderem durch das Verbot weiterer Dienstleistungen für diesen 

Kunden und die Zurückbehaltung der Auszahlung an Begünstigte, bis die 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden eingehalten werden können. Darüber hinaus 

erfordern bestimmte Produkte und Dienstleistungen, dass der Verpflichtete weiterhin 

Geldbeträge des Kunden im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 

2015/2366 hält oder entgegennimmt, beispielsweise im Zusammenhang mit der 

Kreditvergabe, Zahlungskonten oder der Entgegennahme von Einlagen. Dies sollte 

jedoch nicht als Hindernis für das Erfordernis der Beendigung der Geschäftsbeziehung 

behandelt werden, die dadurch erreicht werden kann, dass keine Transaktionen oder 

Tätigkeiten für den Kunden durchgeführt werden. 

(74) Um eine übereinstimmende Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, sollte die 

AMLA die Aufgabe haben, Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden auszuarbeiten. In diesen technischen 

Regulierungsstandards sollte festgelegt werden, welche Informationen die Verpflichteten 

je nach Höhe des mit dem einzelnen Kunden verbundenen Risikos mindestens einholen 

müssen, wenn sie neue Geschäftsbeziehungen zu Kunden eingehen oder bestehende 

Geschäftsbeziehungen bewerten. Darüber hinaus sollte mit den Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards ausreichende Klarheit geschaffen werden, damit die 

Marktteilnehmer unter Achtung des Grundsatzes der Technologieneutralität sichere, 

niedrigschwellige und innovative Wege entwickeln können, um – einschließlich aus der 

Ferne – die Kundenidentität zu überprüfen und die Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden 

durchzuführen. Diese spezifischen Aufgaben stehen im Einklang mit der Rolle und den 

Zuständigkeiten der AMLA gemäß der Verordnung (EU) 2024/…+. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(75) Die Harmonisierung der Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden wird dazu beitragen, 

dass die mit einem bestehenden oder angehenden Kunden verbundenen Risiken 

unabhängig davon, an welchem Ort in der Union die Geschäftsbeziehung eröffnet wird, 

übereinstimmend und gleichermaßen wirksam verstanden werden. Diese Harmonisierung 

sollte auch sicherstellen, dass die bei der Durchführung der Sorgfaltsprüfung gegenüber 

Kunden erlangten Informationen von den Verpflichteten nicht für 

Risikominderungspraktiken verwendet werden, die zur Umgehung anderer rechtlicher 

Verpflichtungen, insbesondere der in der Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates24 oder in der Richtlinie (EU) 2015/2366 festgelegten 

Verpflichtungen, führen könnten, ohne dass die Ziele der Union bei der Verhinderung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erreicht werden. Um eine ordnungsgemäße 

Aufsicht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu ermöglichen, ist 

es wichtig, dass die Verpflichteten über die im Rahmen des Verfahrens der 

Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden getroffenen Maßnahmen und erlangten Informationen 

Aufzeichnungen führen, und zwar unabhängig davon, ob eine neue Geschäftsbeziehung 

mit ihnen begründet wird und ob sie im Fall der Verweigerung der Begründung einer 

Geschäftsbeziehung eine verdächtige Transaktion gemeldet haben. Entscheidet sich der 

Verpflichtete gegen die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einem angehenden 

Kunden oder dafür, eine bestehende Geschäftsbeziehung zu beenden, die Durchführung 

einer gelegentlichen Transaktion zu verweigern oder alternative Maßnahmen zur 

Beendigung einer Geschäftsbeziehung anzuwenden, so sollten in den Aufzeichnungen über 

die Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden auch die Gründe für diese Entscheidung 

festgehalten werden. Dies wird den Aufsichtsbehörden die Beurteilung ermöglichen, ob die 

Verpflichteten ihre Verfahren für die Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden angemessen 

kalibriert haben und wie sich die Risikolage des Unternehmens entwickelt, sowie dabei 

helfen, eine statistische Datenlage dazu aufzubauen, wie die Vorschriften über die 

Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden durch Verpflichtete in der gesamten Union angewandt 

werden. 

(76) Der im gegenwärtigen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung vorgesehene Ansatz für die Überprüfung von Bestandskunden ist 

schon jetzt risikobasiert. Da bestimmte zwischengeschaltete Strukturen jedoch mit einem 

höheren Risiko für Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten und 
                                                 
24 Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und 
den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 214). 
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Terrorismusfinanzierung verbunden sind, könnten Risiken mit diesem Ansatz 

möglicherweise nicht rechtzeitig aufgedeckt und bewertet werden. Deshalb ist es wichtig 

sicherzustellen, dass auch bestimmte klar festgelegte Kategorien von Bestandskunden 

regelmäßig überwacht werden. 

(77) Risiken sind naturgemäß veränderlich, und die Variablen können für sich genommen oder 

in Kombination miteinander das potenzielle Risiko erhöhen oder verringern und damit 

einen Einfluss darauf haben, welcher Umfang an Präventivmaßnahmen, zum Beispiel an 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden, angemessen ist. 

(78) Ist das Risiko gering, so sollten die Verpflichteten vereinfachte Sorgfaltsmaßnahmen 

anwenden dürfen. Dies kommt weder einer Freistellung von Sorgfaltsmaßnahmen 

gegenüber Kunden noch einem Verzicht auf derartige Maßnahmen gleich. Es beinhaltet 

vielmehr einen vereinfachten oder reduzierten Satz an Überprüfungsmaßnahmen, bei 

denen jedoch alle Komponenten des Standardverfahrens der Sorgfaltsprüfung adressiert 

werden sollten. Dem risikobasierten Ansatz entsprechend sollte es den Verpflichteten 

gleichwohl möglich sein, die Häufigkeit oder Intensität der Überprüfung von Kunden oder 

Transaktionen zu verringern oder sich auf angemessene Annahmen hinsichtlich des 

Zwecks der Geschäftsbeziehung oder der Verwendung einfacher Produkte zu stützen. In 

den technischen Regulierungsstandards zur Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden sollte 

festgelegt werden, welche spezifischen vereinfachten Maßnahmen die Verpflichteten 

anwenden können, wenn das Risiko laut der durch die Kommission durchgeführten 

Risikobewertung auf Unionsebene gering ist. Bei der Ausarbeitung von Entwürfen 

technischer Regulierungsstandards sollte die AMLA der Wahrung der sozialen und der 

finanziellen Inklusion gebührend Rechnung tragen. 
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(79) Es sollte anerkannt werden, dass in bestimmten Situationen ein erhöhtes Risiko der 

Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht. Wenngleich im Rahmen der 

regulären Anwendung der Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden die Identität und das 

Geschäftsprofil aller Kunden festgestellt werden sollten, gibt es Fälle, in denen eine 

besonders gründliche Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität erforderlich ist. 

Daher müssen detaillierte Vorschriften für solche verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen 

festgelegt werden, insbesondere auch spezifische verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen bei 

grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen. 

(80) Grenzüberschreitende Korrespondenzbankbeziehungen zu Respondenzinstituten in 

Drittländern sind durch ihre dauerhafte, repetitive Art gekennzeichnet. Außerdem weisen 

nicht alle grenzüberschreitenden Korrespondenzbankdienstleistungen gleich hohe Risiken 

der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auf. Daher sollte sich die Intensität der 

verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen nach den Grundsätzen des risikobasierten Ansatzes 

richten. Nicht angewandt werden sollte der risikobasierte Ansatz jedoch bei der Interaktion 

mit Respondenzinstituten aus Drittländern, die dort wo sie gegründet wurden, nicht 

physisch präsent sind, oder mit nicht registrierten und nicht zugelassenen Unternehmen, 

die Krypto-Dienstleistungen erbringen. Angesichts des hohen Risikos von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung bei Mantelgesellschaften sollten Kreditinstitute und 

Finanzinstitute keine Korrespondenzbankbeziehungen zu solchen Mantelgesellschaften 

sowie zu Gegenparteien in Drittländern, die die Nutzung ihrer Konten durch 

Mantelgesellschaften gestatten, unterhalten. Um zu verhindern, dass das Finanzsystem 

der Union für die Erbringung unregulierter Dienstleistungen missbraucht wird, sollten 

Anbieter von Krypto-Dienstleistungen auch sicherstellen, dass ihre Konten nicht von 

eingebetteten Handelsplätzen genutzt werden, und über Strategien und Verfahren 

verfügen, um solche Versuche aufzudecken. 

www.parlament.gv.at



  

 49 

(81) Im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktion könnten Aufseher Situationen 

ermitteln, in denen Verstöße gegen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung durch Respondenzinstitute aus Drittländern oder 

Schwachstellen bei der Umsetzung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung Risiken für das Finanzsystem der Union verursachen. Um 

diese Risiken zu mindern, sollte es der AMLA möglich sein, Empfehlungen an Kredit- 

und Finanzinstitute in der Union zu richten, um sie über ihre Ansichten zu den 

Schwachstellen dieser Respondenzinstitute aus Drittländern zu unterrichten. Diese 

Empfehlungen sollten ausgesprochen werden, wenn die AMLA und die 

Finanzaufsichtsbehörden in der Union übereinkommen, dass sich die Verstöße und 

Schwachstellen in den Respondenzinstituten aus Drittländern wahrscheinlich auf die 

Risikoexposition von Korrespondenzbeziehungen von Kredit- und Finanzinstituten in 

der Union auswirken, und sofern das Respondenzinstitut aus einem Drittland und seine 

Aufsichtsbehörde Gelegenheit hatten, ihre Ansichten zu äußern. Um das reibungslose 

Funktionieren des Finanzsystems der Union zu erhalten, sollten Kredit- und 

Finanzinstitute auf die Empfehlungen der AMLA hin angemessene Maßnahmen 

ergreifen, unter anderem indem sie davon absehen, eine Korrespondenzbeziehung 

aufzunehmen oder fortzuführen, es sei denn, sie können ausreichende 

Risikominderungsmaßnahmen ergreifen, um den mit der Korrespondenzbankbeziehung 

verbundenen Risiken zu begegnen. 
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(82) Im Kontext der verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen muss die Einholung der Zustimmung der 

Führungsebene zur Aufnahme von Geschäftsbeziehungen nicht in jedem Fall beinhalten, 

dass die Zustimmung des Leitungsorgans einzuholen ist. Möglich sein sollte die Erteilung 

einer solchen Zustimmung durch Personen mit ausreichendem Wissen über die Risiken, 

die für das Institut in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen, und 

ausreichender Seniorität, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage treffen 

zu können. 

▌  

(83) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Finanzsystems der Union vor Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu schützen, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von 

delegierten Rechtsakten übertragen werden, um die Drittländer zu ermitteln, deren nationale 

Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Mängel aufweisen, 

die eine Bedrohung für die Integrität des Binnenmarkts der Union darstellen. Da die von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgehenden Bedrohungen von außerhalb der 

Union immer neue Formen annehmen, was durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der 

Technologie und der den Straftätern zur Verfügung stehenden Mittel noch begünstigt wird, 

muss der rechtliche Rahmen in Bezug auf Drittländer rasch und fortlaufend angepasst 

werden, um den bestehenden Risiken wirksam zu begegnen und der Entstehung neuer 

Risiken vorzubeugen. Die Kommission sollte als Grundlage für ihre Bewertung 

Informationen internationaler Organisationen und Standardsetzer im Bereich der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, beispielsweise öffentliche 

Bekanntgaben der FATF, gegenseitige Evaluierungen oder detaillierte Bewertungsberichte 

oder veröffentlichte Follow-up-Berichte, berücksichtigen und ihre Bewertungen 

gegebenenfalls an die darin enthaltenen Änderungen anpassen. Die Kommission sollte 

innerhalb von 20 Tagen nach Feststellung von Mängeln im System zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eines Drittlands, die eine Bedrohung für die 

Integrität des Binnenmarkts der Union darstellen, tätig werden. 
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(84) Drittländer, die Adressat eines „Aufrufs zur Handlung“ durch den maßgeblichen 

internationalen Standardsetzer, namentlich die FATF, sind, weisen in ihren rechtlichen und 

institutionellen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und 

deren Umsetzung erhebliche strategische Mängel dauerhafter Art auf, die ein hohes Risiko 

für das Finanzsystem der Union darstellen dürften. Die Dauerhaftigkeit dieser erheblichen 

strategischen Mängel, die das mangelnde Engagement oder beständige Versagen des 

Drittlands bei der Behebung dieser Mängel widerspiegelt, zeigt eine von diesen Drittländern 

ausgehende erhöhte Bedrohung an, die eine wirksame, übereinstimmende und harmonisierte 

Reaktion auf Unionsebene erfordert. Daher sollte den Verpflichteten vorgeschrieben 

werden, auf gelegentliche Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit diesen Drittländern 

mit hohem Risiko sämtliche verfügbaren verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen anzuwenden, um 

die zugrunde liegenden Risiken zu steuern und zu mindern. Darüber hinaus rechtfertigt das 

hohe Risiko die Anwendung zusätzlicher spezifischer Gegenmaßnahmen entweder auf der 

Ebene der Verpflichteten oder durch die Mitgliedstaaten. Durch einen solchen Ansatz würde 

eine Unterschiedlichkeit der einschlägigen Gegenmaßnahmen vermieden, die Risiken für 

das gesamte Finanzsystem der Union beinhalten würde. Stellen die Mitgliedstaaten 

spezifische Risiken fest, die nicht gemindert werden, so sollten sie zusätzliche 

Gegenmaßnahmen anwenden können, in welchem Fall sie die Kommission davon in 

Kenntnis setzen sollten. Ist die Kommission der Auffassung, dass diese Risiken von 

Bedeutung für den Binnenmarkt sind, so sollte sie den einschlägigen delegierten 

Rechtsakt aktualisieren können, um die zur Minderung dieser Risiken erforderlichen 

zusätzlichen Gegenmaßnahmen aufzunehmen. Ist die Kommission der Auffassung, dass 

diese Gegenmaßnahmen nicht erforderlich sind und das ordnungsgemäße Funktionieren 

des Binnenmarkts der Union beeinträchtigen, so sollte sie die Befugnis erhalten, zu 

beschließen, dass der Mitgliedstaat die spezifische Gegenmaßnahme beendet. Vor 

Einleitung des Verfahrens für jenen Beschluss sollte die Kommission dem betreffenden 

Mitgliedstaat Gelegenheit geben, seine Ansichten zur Auffassung der Kommission 

vorzubringen. Angesichts ihrer technischen Fachkenntnisse kann die AMLA der 

Kommission nützliche Hinweise für die Ermittlung angemessener Gegenmaßnahmen geben. 
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(85) Mängel bei der Einhaltung sowohl des rechtlichen als auch des institutionellen Rahmens zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und seiner Umsetzung in 

Drittländern, die von der FATF „verstärkt überwacht“ werden, sind geeignet, von Straftätern 

ausgenutzt zu werden. Dies dürfte für das Finanzsystem der Union ein Risiko darstellen, und 

dieses Risiko muss gesteuert und gemindert werden. Durch die Verpflichtung dieser 

Drittländer, die festgestellten Mängel zu beheben, wird das Risiko zwar nicht beseitigt, doch 

sind zur Risikominderung weniger einschneidende Maßnahmen gerechtfertigt als bei 

Drittländern mit hohem Risiko. Verpflichten sich diese Drittländer, die festgestellten 

Mängel zu beheben, sollten Verpflichtete  im Umgang mit natürlichen oder juristischen 

Personen, die in diesen Drittländern niedergelassen sind, auf gelegentliche Transaktionen 

und Geschäftsbeziehungen verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen anwenden, die auf die im 

jeweiligen Drittland festgestellten spezifischen Mängel zugeschnitten sind. Bei einer solchen 

granularen Ermittlung der anzuwendenden verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen wäre dem 

risikobasierten Ansatz entsprechend auch gewährleistet, dass die Maßnahmen im Verhältnis 

zur Höhe des Risikos stehen. Um einen solchen übereinstimmenden und verhältnismäßigen 

Ansatz sicherzustellen, sollte die Kommission festlegen können, welche spezifischen 

verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen erforderlich sind, um länderspezifische Risiken zu 

mindern. Angesichts ihrer technischen Fachkenntnisse kann die AMLA der Kommission 

nützliche Hinweise für die Festlegung der angemessenen verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen 

geben. 

(86) Auch von Ländern, die nicht offiziell Gegenstand eines Aufrufs zur Handlung oder einer 

verstärkten Überwachung durch die FATF sind, könnte eine spezifische und ernsthafte 

Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems der Union ausgehen, die entweder auf 

Mängel bei der Einhaltung oder auf erhebliche strategische Mängel dauerhafter Art in 

ihrem System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zurückzuführen sein könnte. Zur Minderung dieser spezifischen Risiken, die nicht durch 

Maßnahmen für Länder mit strategischen Mängeln oder Ländern mit Mängeln bei der 

Einhaltung gemindert werden können, sollte es der Kommission möglich sein, unter 

außergewöhnlichen Umständen Maßnahmen zu ergreifen, indem sie solche Drittländer 

auf der Grundlage klarer Kriterien und mit Unterstützung der AMLA ermittelt. Je 

nachdem, wie hoch das Risiko für das Finanzsystem der Union ist, sollte die Kommission 

die Anwendung entweder aller verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen und länderspezifischer 

Gegenmaßnahmen in Bezug auf Drittländer mit hohem Risiko oder länderspezifischer 

verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen in Bezug auf Drittländer mit Mängeln bei der Einhaltung 

vorschreiben. 
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(87) Um eine kohärente Ermittlung derjenigen Drittländer, die eine spezifische und ernsthafte 

Bedrohung für das Finanzsystem der Union darstellen, ohne offiziell Gegenstand eines 

Aufrufs zur Handlung oder einer verstärkten Überwachung durch die FATF zu sein, 

sicherzustellen, sollte die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten  die 

Methodik festlegen können, nach der unter außergewöhnlichen Umständen solche 

Drittländer ermittelt werden. Diese Methodik sollte insbesondere die Art und Weise der 

Bewertung der Kriterien und das Verfahren für die Interaktion mit diesen Drittländern 

und für die Einbeziehung der Mitgliedstaaten und der AMLA in die Vorbereitungsphasen 

einer solchen Ermittlung umfassen. 

(88) Da sich die Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von im 

Rahmen dieser Verordnung ermittelten Drittländern oder deren Umsetzung verändern 

könnten, beispielsweise wenn sich ein Land zur Behebung festgestellter Mängel verpflichtet 

und hierzu entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung einführt, durch die sich Art und Höhe der davon ausgehenden 

Risiken verändern könnten, sollte die Kommission die Festlegung dieser spezifischen 

verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass diese 

verhältnismäßig und adäquat bleiben. 

▌  
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(89) Potenzielle externe Bedrohungen für das Finanzsystem der Union gehen nicht nur von 

Drittländern aus, sondern können auch im Zusammenhang mit spezifischen 

Kundenrisikofaktoren oder Produkten, Dienstleistungen, Transaktionen oder 

Vertriebskanälen auftreten, die in Bezug auf ein bestimmtes geografisches Gebiet außerhalb 

der Union zu beobachten sind. Deshalb müssen Tendenzen, Risiken und Methoden der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ermittelt werden, denen die Verpflichteten in 

der Union ausgesetzt sein könnten. Die AMLA ist am besten aufgestellt, um neu auftretende 

Typologien der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung von außerhalb der Union zu 

erkennen, um deren Entwicklung mit dem Ziel zu überwachen, den Verpflichteten in der 

Union Orientierungshilfe dafür zu geben, ob zur Minderung von derlei Risiken verstärkte 

Sorgfaltsmaßnahmen anzuwenden sind. 

(90) Durch Beziehungen zu Einzelpersonen, die in der Union oder international wichtige 

öffentliche Ämter innehaben oder innehatten, und insbesondere durch Beziehungen zu 

Einzelpersonen aus Ländern, in denen Korruption weit verbreitet ist, könnte der 

Finanzsektor erheblichen Reputations- und Rechtsrisiken ausgesetzt sein. Auch in 

Anbetracht der internationalen Bemühungen um Korruptionsbekämpfung ist es notwendig, 

diesen Personen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in Bezug auf Personen, die mit 

wichtigen öffentlichen Ämtern betraut sind oder waren oder die in internationalen 

Organisationen hohe Positionen bekleiden, angemessene verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen 

anzuwenden. Daher müssen Maßnahmen festgelegt werden, die die Verpflichteten in Bezug 

auf Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen anwenden 

sollten. Um die Anwendung des risikobasierten Ansatzes zu erleichtern, sollte die AMLA 

beauftragt werden, Leitlinien für die Bewertung des Risikograds auszugeben, der mit einer 

bestimmten Kategorie von politisch exponierten Personen, ihren Familienangehörigen oder 

bekanntermaßen eng verbundenen Personen einhergeht. 
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(91) Risiken im Zusammenhang mit Personen, die mit einem wichtiger öffentlichen Amt 

bekleidet sind oder waren, sind nicht auf die nationale Ebene beschränkt, sondern 

können auch auf regionaler oder kommunaler Ebene bestehen. Dies gilt insbesondere auf 

lokaler Ebene für dicht besiedelte Gebiete, wie etwa Städte, die neben der regionalen 

Ebene häufig erhebliche öffentliche Mittel und den Zugang zu kritischen 

Dienstleistungen oder Genehmigungen verwalten, was ein Risiko der Korruption und 

damit zusammenhängender Geldwäsche mit sich bringt. Daher ist es notwendig, die Leiter 

regionaler und lokaler Behörden, einschließlich Zusammenschlüssen von Gemeinden 

und Metropolregionen, mit mindestens 50 000 Einwohnern, in die Kategorie von 

Personen, die mit einem wichtigen öffentlichen Amt betraut sind oder waren, 

aufzunehmen. Gleichzeitig sollte anerkannt werden, dass die geografischen 

Gegebenheiten und die Verwaltungsorganisation der Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich 

sind, und dass Mitgliedstaaten, wenn angezeigt, einen niedrigeren Schwellenwert 

festlegen können sollten, um die zuständigen lokalen Behörden auf der Grundlage des 

Risikos zu erfassen. Beschließen die Mitgliedstaaten, niedrigere Schwellenwerte 

festzulegen, sollten sie der Kommission diese niedrigeren Schwellenwerte mitteilen. 

(92) Die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane von Unternehmen, die 

vom Staat oder von regionalen oder lokalen Behörden kontrolliert werden, können 

ebenfalls Risiken der Korruption und damit zusammenhängender Geldwäsche ausgesetzt 

sein. Angesichts des Umfangs des Haushalts solcher Unternehmen und der verwalteten 

Mittel sind solche Risiken bei hochrangigen Führungskräften in staatlich kontrollierten 

Unternehmen besonders akut. Risiken können auch in Bezug auf Unternehmen 

erheblicher Größe entstehen, die von regionalen und lokalen Behörden kontrolliert 

werden. Folglich sollten die hochrangigen Führungskräfte in Unternehmen, die von 

regionalen oder lokalen Behörden kontrolliert werden, als politisch exponierte Personen 

betrachtet werden, wenn diese Unternehmen als mittlere oder große Unternehmen oder 

Gruppen im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates25 gelten. In Anerkennung der geografischen und 

verwaltungsorganisatorischen Unterschiede und der mit diesen Unternehmen und ihren 

hochrangigen Führungskräften verbundenen Befugnisse und Zuständigkeiten sollten die 

Mitgliedstaaten jedoch entscheiden können, auf der Grundlage des Risikos eine 

                                                 
25 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 
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niedrigere Jahresumsatzschwelle festzulegen. In einem solchen Fall sollten die 

Mitgliedstaaten der Kommission diese Entscheidung mitteilen. 
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(93) Damit politisch exponierte Personen in der Union ermittelt werden können, sollten von den 

Mitgliedstaaten Listen herausgegeben werden, in denen die einzelnen Ämter angegeben 

sind, die gemäß den nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften als wichtige 

öffentliche Ämter angesehen werden. Die Mitgliedstaaten sollten jede in ihrem 

Hoheitsgebiet akkreditierte internationale Organisation verpflichten, eine Liste der 

wichtigen öffentlichen Ämter in dieser internationalen Organisation herauszugeben und auf 

Stand zu halten. Die Kommission sollte beauftragt werden, eine unionsweit gültige Liste der 

Personen zu erstellen und herauszugeben, die in den Organen oder Einrichtungen der Union 

mit wichtigen öffentlichen Ämtern betraut sind. Um einen harmonisierten Ansatz bei der 

Ermittlung und Mitteilung wichtiger öffentlicher Ämter sicherzustellen, sollte die 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten das für Mitteilungen der 

Mitgliedstaaten zu verwendende Format festlegen können, und ihr sollte die Befugnis 

übertragen werden, delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der in dieser Verordnung 

festgelegten Kategorien wichtiger öffentlicher Ämter zu erlassen, sofern sie in allen 

Mitgliedstaaten gleich sind. 

(94) Auch wenn Kunden kein wichtiges öffentliches Amt mehr bekleiden, können sie dennoch 

weiterhin ein erhöhtes Risiko darstellen, beispielsweise weil sie noch informell Einfluss 

nehmen könnten oder ihre früheren und ihre aktuellen Ämter zusammenhängen. Es ist von 

wesentlicher Bedeutung, dass die Verpflichteten diesen fortbestehenden Risiken Rechnung 

tragen und die Anwendung einer oder mehrerer verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen noch so 

lange fortsetzen, bis davon ausgegangen werden kann, dass von den betreffenden 

Einzelpersonen kein Risiko mehr ausgeht, in jedem Fall jedoch noch mindestens zwölf 

Monate ab dem Zeitpunkt, ab dem die Betroffenen kein wichtiges öffentliches Amt mehr 

bekleiden. 
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(95) Versicherungsunternehmen unterhalten häufig keine Kundenbeziehungen zu den 

Begünstigten der Versicherungspolicen. Jedoch sollten sie in der Lage sein, Fälle von 

erhöhtem Risiko zu erkennen, beispielsweise wenn die Erträge aus einer Police einer 

politisch exponierten Person zugutekommt. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, sollte die 

Versicherungspolice angemessene Maßnahmen zur Identifizierung des Begünstigten 

beinhalten, so als sei dieser ein neuer Kunde. Derlei Maßnahmen sollten zum Zeitpunkt der 

Auszahlung oder zum Zeitpunkt der Abtretung der Police getroffen werden können, jedoch 

nicht später. 

(96) Enge private und berufliche Beziehungen könnten für Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Aus diesem Grund sollten die Maßnahmen 

für politisch exponierte Personen auch auf deren Familienangehörige und bekanntermaßen 

nahestehende Personen angewandt werden. Die richtige Identifizierung von 

Familienangehörigen und bekanntermaßen nahestehenden Personen könnte von der 

sozioökonomischen und kulturellen Struktur des Landes der politisch exponierten Person 

abhängen. In Anbetracht dessen sollte die AMLA die Aufgabe haben, Leitlinien für die 

Kriterien auszugeben, nach denen als nahestehend anzusehende Personen identifiziert 

werden sollten. 

(97) Beziehungen zu Familienangehörigen, die von politisch exponierten Personen 

missbraucht werden könnten, umfassen nicht nur die Beziehung zu Eltern und 

Nachkommen, sondern kann auch Geschwister umfassen. Dies gilt insbesondere für 

Kategorien politisch exponierter Personen, die Führungspositionen in der 

Zentralregierung innehaben. In Anerkennung der unterschiedlichen auf nationaler 

Ebene bestehenden sozioökonomischen und kulturellen Strukturen, die das Potenzial für 

den Missbrauch von Geschwisterbeziehungen beeinflussen könnten, sollten die 

Mitgliedstaaten jedoch einen breiteren Anwendungsbereich für die Einstufung von 

Geschwistern als Familienangehörige politisch exponierter Personen anwenden können, 

um die Risiken des Missbrauchs dieser Beziehungen angemessen zu mindern. 

Beschließen Mitgliedstaaten, einen breiteren Anwendungsbereich anzuwenden, sollten sie 

der Kommission die Einzelheiten dieses breiteren Anwendungsbereichs mitteilen. 
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(98) Die Anforderungen für politisch exponierte Personen, deren Familienangehörige und 

bekanntermaßen nahestehende Personen sind nicht strafrechtlicher, sondern präventiver Art 

und sollten nicht zum Ausdruck bringen, dass politisch exponierte Personen, ihre 

Familienangehörigen oder bekanntermaßen nahestehende Personen an kriminellen 

Tätigkeiten beteiligt sind. Die Ablehnung einer Geschäftsbeziehung zu einer Person, die sich 

lediglich auf die Feststellung stützt, dass es sich um eine politisch exponierte Person oder 

einen Familienangehörigen oder eine Person, die einer politisch exponierten Person 

bekanntermaßen nahesteht, handelt, läuft dem Buchstaben und dem Geist dieser 

Verordnung zuwider. 

(99) Angesichts der Anfälligkeit von Regelungen des Typs „Aufenthaltsrecht gegen 

Investitionen“ für Geldwäsche, Steuerstraftaten, Korruption und die Umgehung von 

gezielten finanziellen Sanktionen sowie die potenziellen damit verbundenen erheblichen 

Sicherheitsbedrohungen für die Union als Ganzes ist es angebracht, dass Verpflichtete bei 

Kunden, die Drittstaatsangehörige sind und im Rahmen dieser Regelungen 

Aufenthaltsrechte in einem Mitgliedstaat beantragen, zumindest spezifische verstärkte 

Sorgfaltspflichten erfüllt. 
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(100) Die Erbringung personalisierter Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende 

Einzelpersonen könnte Kreditinstitute, Finanzinstitute sowie Dienstleister für Trusts oder 

Gesellschaften spezifischen Risiken aussetzen, einschließlich derjenigen, die sich aus dem 

komplexen und häufig personalisierten Charakter solcher Dienstleistungen ergeben. 

Daher muss eine Reihe verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen festgelegt werden, die zumindest 

dann angewandt werden sollten, wenn davon ausgegangen wird, dass solche 

Geschäftsbeziehungen ein hohes Risiko der Geldwäsche, damit zusammenhängender 

Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung bergen. Bei der Feststellung, dass ein Kunde 

über Vermögenswerte im Wert von mindestens 50 000 000 EUR oder dem Gegenwert in 

Landeswährung oder in einer Fremdwährung verfügt, werden Finanz- und Anlagewerte 

einschließlich Bargeld und Barmitteläquivalente berücksichtigt, unabhängig davon, ob 

sie als Einlagen oder in Sparprodukten gehalten werden, sowie Anlagen wie etwa Aktien, 

Anleihen und Investmentfonds, selbst wenn sie im Rahmen langfristiger Vereinbarungen 

mit dem Verpflichteten gehalten werden. Darüber hinaus sollte der Wert der 

Immobilienwerte des Kunden, mit Ausnahme seines privaten Wohnsitzes, berücksichtigt 

werden. Für die Zwecke dieser Feststellung müssen Kreditinstitute, Finanzinstitute sowie 

Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften keine exakte Berechnung des 

Gesamtvermögens des Kunden vorzunehmen oder anzufordern. Vielmehr sollten solche 

Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um festzustellen, ob ein Kunde Vermögenswerte im 

Wert von mindestens 50 000 000 EUR, oder dem Gegenwert in Landeswährung oder in 

einer Fremdwährung, in Form von Finanz-, Anlage- oder Immobilienwerten hält. 

(101) Um mehrfache Kundenidentifizierungsverfahren zu vermeiden, sollte es den Verpflichteten 

vorbehaltlich angemessener Schutzmaßnahmen gestattet sein, auf die von anderen 

Verpflichteten eingeholten Kundeninformationen zu vertrauen. Vertraut ein Verpflichteter 

auf einen anderen Verpflichteten, so sollte die Letztverantwortung für die Sorgfaltsprüfung 

gegenüber Kunden bei dem Verpflichteten verbleiben, der sich dafür entscheidet, auf die 

von einem anderen Verpflichteten durchgeführte Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden zu 

vertrauen. Der Verpflichtete, auf den vertraut wird, sollte ebenfalls die eigene 

Verantwortung für die Erfüllung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung behalten, wozu auch die Anforderung gehört, verdächtige 

Transaktionen zu melden und Aufzeichnungen aufzubewahren. 
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(102) Die Einführung harmonisierter Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung in der gesamten Union, auch in Bezug auf gruppenweite 

Strategien und Verfahren, Informationsaustausch und Vertrauen, gestattet es 

Verpflichteten, die innerhalb einer Gruppe tätig sind, die innerhalb dieser Gruppe 

bestehenden Systeme in Situationen, die dieselben Kunden betreffen, optimal zu nutzen. 

Diese Vorschriften gestatten nicht nur eine kohärente und effiziente Umsetzung der 

Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der 

gesamten Gruppe, sondern profitieren auch von Skaleneffekten auf Gruppenebene, indem 

sie es beispielsweise Verpflichteten innerhalb der Gruppe ermöglichen, sich auf die 

Ergebnisse der von anderen Verpflichteten innerhalb der Gruppe angewandten Verfahren 

zu verlassen, um ihre Kundenidentifizierungs- und -verifizierungspflichten zu erfüllen. 

www.parlament.gv.at



  

 62 

 

(103) Damit die Auslagerung von Maßnahmen an Dritte  ▌effizient funktionieren kann, bedarf es 

größerer Klarheit bei den Bedingungen, unter denen diese Auslagerung stattfindet. Die 

AMLA sollte die Aufgabe haben, Leitlinien dafür zu erarbeiten, unter welchen Bedingungen 

eine Inanspruchnahme von Dritten ▌erfolgen kann und welche Aufgaben und 

Zuständigkeiten den Beteiligten jeweils zukommen. Um sicherzustellen, dass eine 

unionsweit übereinstimmende Überwachung der ▌Inanspruchnahme ▌gewährleistet ist, 

sollten die Leitlinien auch Klarheit darüber schaffen, wie die Aufseher solche Praktiken 

berücksichtigen und die Erfüllung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung durch die Verpflichteten bei Anwendung dieser Praktiken 

überprüfen sollten. 

▌  

(104) Das Konzept des wirtschaftlichen Eigentümers wurde eingeführt, um bei komplexen 

Gesellschaftsstrukturen für mehr Transparenz zu sorgen. Die Notwendigkeit, auf 

zutreffende, aktuelle und angemessene Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer 

zugreifen zu können, ist eine wichtige Voraussetzung für das Aufspüren von Straftätern, die 

ihre Identität andernfalls hinter undurchsichtigen Strukturen verbergen könnten. Nach den 

gegenwärtigen Bestimmungen haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass 

Gesellschaften und sonstige juristische Personen sowie Express-Trusts und ähnliche 

Rechtsvereinbarungen angemessene, zutreffende und aktuelle Informationen zu ihrem 

wirtschaftlichen Eigentümer einholen und vorhalten. Jedoch verlangen die Mitgliedstaaten 

ein unterschiedliches Maß an Transparenz. Die Vorschriften werden unterschiedlich 

ausgelegt, was dazu führt, dass die wirtschaftlichen Eigentümer einer gegebenen juristischen 

Person oder einer gegebenen Rechtsvereinbarung auf unterschiedliche Weise ermittelt 

werden. Dies liegt unter anderem daran, dass indirektes Eigentum an einer juristischen 

Person oder einer Rechtsvereinbarung nicht auf übereinstimmende Weise berechnet wird 

und dass es Unterschiede zwischen den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten gibt. Dies 

beeinträchtigt die angestrebte Transparenz. Daher ist es notwendig, die Vorschriften klarer 

zu gestalten, um zu einer übereinstimmenden Definition des wirtschaftlichen Eigentümers 

und zur binnenmarktweiten Anwendung dieser Definition zu gelangen. 
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(105) Die Anwendung der Vorschriften zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers von 

juristischen Personen sowie von Rechtsvereinbarungen kann Umsetzungsfragen 

aufwerfen, wenn einschlägige Interessenträger mit konkreten Fällen konfrontiert sind, 

insbesondere in Fällen komplexer Gesellschaftsstrukturen, in denen die Kriterien der 

Eigentumsbeteiligung und der Kontrolle nebeneinander bestehen, oder für die Zwecke der 

Feststellung des indirekten Eigentums oder der indirekten Kontrolle. Um die Anwendung 

dieser Vorschriften durch juristische Personen, Trustees und Personen, die eine 

entsprechende Position in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung innehaben, sowie 

Verpflichtete zu unterstützen, sollte die Kommission im Einklang mit dem 

Harmonisierungsziel dieser Verordnung Leitlinien erlassen können, in denen festgelegt 

wird, wie Vorschriften zur Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer in verschiedenen 

Szenarien anzuwenden sind , unter anderem anhand von Fallbeispielen. 

(106) Eine aussagefähige Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer setzt die Feststellung 

einer etwaigen anderweitig ausgeübten Kontrolle voraus. Die Feststellung des Vorliegens 

einer Eigentumsbeteiligung oder einer Kontrolle durch eine Eigentumsbeteiligung ist 

notwendig, aber nicht ausreichend, und schließt nicht die erforderlichen Kontrollen zur 

Bestimmung der wirtschaftlichen Eigentümer aus. Die Prüfung daraufhin, ob eine natürliche 

Person anderweitig Kontrolle ausübt, ist keine nachgeschaltete Prüfung, die nur dann 

durchzuführen wäre, wenn keine Eigentumsbeteiligung festgestellt werden kann. Die beiden 

Prüfungen, das heißt die Prüfung auf das Vorliegen einer Eigentumsbeteiligung oder einer 

Kontrolle durch Eigentumsbeteiligung und die Prüfung auf eine anderweitige Kontrolle, 

sollten parallel durchgeführt werden. ▌ 
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(107) Ein Eigentum von 25 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte oder sonstiger 

Eigentumsbeteiligung begründet im Allgemeinen das wirtschaftliche Eigentum an einer 

Gesellschaft. Eigentumsbeteiligung sollte sowohl Kontrollrechte als auch Rechte 

umfassen, die für den Erhalt eines Vorteils von Bedeutung sind, wie etwa das Recht auf 

einen Anteil an Gewinnen oder anderen internen Ressourcen oder am Liquidationssaldo. 

Es könnte jedoch Situationen geben, in denen das Risiko, dass bestimmte Kategorien von 

Gesellschaftenn für Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungszwecke missbraucht 

werden, höher ist, beispielsweise aufgrund der spezifischen Sektoren mit höherem Risiko, 

in denen diese Gesellschaften tätig sind. In solchen Situationen sind verstärkte 

Transparenzmaßnahmen erforderlich, um Straftäter davon abzuhalten, diese 

Unternehmen zu errichten oder zu unterwandern, sei es durch direktes oder indirektes 

Eigentum oder durch direkte oder indirekte Kontrolle. Um sicherzustellen, dass die Union 

in der Lage ist, solche unterschiedlichen Risikograde angemessen zu mindern, muss der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, diejenigen Kategorien von Gesellschaften 

zu ermitteln, für die niedrigere Schwellenwerte für wirtschaftliche Transparenz gelten 

sollten. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten der Kommission mitteilen, wenn sie 

Kategorien von Gesellschaften ermitteln, die höheren Geldwäsche- und 

Terrorismusfinanzierungsrisiken ausgesetzt sind. In diesen Mitteilungen sollten die 

Mitgliedstaaten auch einen niedrigeren Eigentumsschwellenwert angeben können, der 

diese Risiken ihrer Auffassung nach mindern würde. Eine solche Ermittlung sollte 

fortlaufend erfolgen und sich auf die Ergebnisse Risikobewertungen auf Unionsebene 

und der nationalen Risikobewertung sowie auf einschlägige Analysen und Berichte 

stützen, die von der AMLA, Europol oder anderen Einrichtungen der Union, die bei der 

Verhinderung, Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung eine Rolle spielen, erstellt werden. Dieser niedrigere 

Schwellenwert sollte so niedrig sein, dass die höheren Risiken, dass Gesellschaften für 

kriminelle Zwecke missbraucht werden, gemindert werden. Zu diesem Zweck sollte dieser 

niedrigere Schwellenwert im Allgemeinen nicht auf mehr als 15 % der Anteile oder 

Stimmrechte oder sonstiger Eigentumsbeteiligung festgesetzt werden. Es könnte jedoch 

Fälle geben, in denen auf der Grundlage einer risikosensiblen Bewertung ein höherer 

Schwellenwert verhältnismäßiger wäre, um die ermittelten Risiken zu bewältigen. In 

diesen Fällen sollte es der Kommission möglich sein, den Schwellenwert auf zwischen 

15 % und 25 % der Eigentumsbeteiligung festzusetzen. 
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(108) Aufgrund ihrer Komplexität erschweren vielschichtige Eigentums- und 

Kontrollstrukturen die Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer. Das Konzept der 

„Eigentums- oder Kontrollstruktur“ soll die Art und Weise beschreiben, in der eine 

juristische Person indirekt im Eigentum steht oder kontrolliert wird oder in der eine 

Rechtsvereinbarung indirekt kontrolliert wird, und zwar aufgrund der Beziehungen, die 

zwischen juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen über mehrere Ebenen hinweg 

bestehen. Um einen kohärenten Ansatz im gesamten Binnenmarkt sicherzustellen, 

müssen die für diese Situationen geltenden Vorschriften klargestellt werden. Zu diesem 

Zweck muss gleichzeitig geprüft werden, ob eine natürliche Person eine direkte oder 

indirekte Beteiligung von 25 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte oder sonstiger 

Eigentumsbeteiligung hält und ob eine natürliche Person den direkten Anteilseigner mit 

25 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte oder sonstiger Eigentumsbeteiligung an der 

Gesellschaft kontrolliert. Im Fall einer indirekten Beteiligung sollten die wirtschaftlichen 

Eigentümer durch Multiplikation der Anteile in der Eigentumskette ermittelt werden. Zu 

diesem Zweck sollten alle Anteile, die direkt oder indirekt im Eigentum derselben 

natürlichen Person stehen, zusammengerechnet werden. Dies erfordert, dass 

Beteiligungen auf allen Eigentumsebenen berücksichtigt werden. Stehen 25 % der Anteile 

oder Stimmrechte oder sonstiger Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft im Eigentum 

eines Anteilseigners, bei dem es sich um eine andere juristische Person als eine 

Gesellschaft handelt, so sollte der wirtschaftliche Eigentümer unter Berücksichtigung der 

spezifischen Struktur des Anteilseigners bestimmt werden, einschließlich der Frage, ob 

eine natürliche Person auf andere Weise über einen Anteilseigner Kontrolle ausübt. 
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(109) Die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers einer Gesellschaft in Situationen, in 

denen die Anteile der Gesellschaft in einer Rechtsvereinbarung gehalten werden oder in 

denen sie von einer Stiftung oder einer ähnlichen juristischen Person gehalten werden, 

könnte angesichts der unterschiedlichen Art und der unterschiedlichen Kriterien für die 

Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers zwischen juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen schwieriger sein. Daher müssen klare Vorschriften für den 

Umgang mit diesen Situationen einer vielschichtigen Struktur festgelegt werden. In 

solchen Fällen sollten alle wirtschaftlichen Eigentümer der Rechtsvereinbarung oder 

einer ähnlichen juristischen Person, wie etwa einer Stiftung, die wirtschaftlichen 

Eigentümer derjenigen Gesellschaft sein, dessen Anteile in der Rechtsvereinbarung oder 

von der Stiftung gehalten werden. 

(110) Ein gemeinsames Verständnis des Konzepts der Kontrolle und eine präzisere Definition 

der Mittel der Kontrolle sind erforderlich, um eine einheitliche Anwendung der 

Vorschriften im gesamten Binnenmarkt sicherzustellen. Kontrolle sollte als die 

tatsächliche Fähigkeit verstanden werden, der Entscheidungsfindung der Gesellschaft in 

wesentlichen Fragen den eigenen Willen aufzuzwingen. Das übliche Mittel der Kontrolle 

ist ein Mehrheitsanteil an den Stimmrechten. Die Stellung des wirtschaftlichen 

Eigentümers kann auch durch anderweitige Kontrolle begründet werden, ohne dass eine 

wesentliche oder überhaupt eine Eigentumsbeteiligung vorliegt. Um alle Einzelpersonen, 

die wirtschaftliche Eigentümer einer juristischen Person sind, zu erfassen, sollte 

Kontrolle daher unabhängig von einer Eigentumsbeteiligung ermittelt werden. Kontrolle 

kann im Allgemeinen mit allen Mitteln ausgeübt werden, einschließlich rechtlicher und 

nichtrechtlicher Mittel. Diese Mittel könnten bei der Beurteilung der Frage, ob eine 

anderweitige Kontrolle ausgeübt wird, je nach der spezifischen Situation der einzelnen 

juristischen Personen berücksichtigt werden. 
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(111) Indirektes Eigentum oder indirekte Kontrolle könnte durch mehrere Glieder in einer Kette 

oder durch mehrere einzelne oder miteinander verknüpfte Ketten bestimmt werden. Ein 

Glied in einer Kette könnte eine beliebige natürliche oder juristische Person oder eine 

Rechtsvereinbarung sein. Die Beziehungen zwischen den Gliedern könnten in 

Eigentumsbeteiligung oder Stimmrechten oder anderen Mitteln der Kontrolle bestehen. In 

solchen Fällen, in denen Eigentumsbeteiligung und Kontrolle in der Eigentumsstruktur 

nebeneinander bestehen, sind spezifische und detaillierte Vorschriften zur Identifizierung 

des wirtschaftlichen Eigentümers erforderlich, um einen harmonisierten Ansatz bei der 

Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer zu unterstützen. 

(112) Um wirksame Transparenz zu gewährleisten, sollte ein möglichst breites Spektrum von 

juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

gegründet oder errichtet wurden, in den Geltungsbereich der Vorschriften über das 

wirtschaftliche Eigentum einbezogen werden. Dies gilt auch für Gesellschaften, an denen 

eine Eigentumsbeteiligung möglich ist, sowie für sonstige juristische Personen und 

Rechtsvereinbarungen, die Express-Trusts ähneln. Aufgrund der Unterschiede zwischen den 

Rechtssystemen der Mitgliedstaaten umfassen diese breit gefassten Kategorien eine Vielzahl 

von unterschiedlichen Organisationsstrukturen. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission 

eine Liste mit den Arten von juristischen Personen übermitteln, bei denen die 

wirtschaftlichen Eigentümer nach den Vorschriften ermittelt werden, die für die 

Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften als auch anderer 

juristischen Personen gelten. ▌ 

(113) Die Eigenart bestimmter juristischer Personen, wie etwa Verbände, Gewerkschaften, 

politische Parteien oder Kirchen, führt nicht zu einer aussagekräftigen Identifizierung 

wirtschaftlicher Eigentümer auf der Grundlage von Eigentumsbeteiligung oder 

Mitgliedschaft. In diesen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass die Mitglieder der 

Führungsebene auf andere Weise Kontrolle über die juristische Person ausüben. In 

diesen Fällen sollten diese Führungskräfte als die wirtschaftlichen Eigentümer gemeldet 

werden. 
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(114) Um sicherzustellen, dass die wirtschaftlichen Eigentümer von Express-Trusts und 

ähnlichen juristischen Personen, wie etwa Stiftungen, oder ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen übereinstimmend identifiziert werden, müssen harmonisierte 

Vorschriften für das wirtschaftliche Eigentum festgelegt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten der Kommission eine Liste der Arten von juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen übermitteln müssen, die Express-Trusts ähnlich sind und bei 

denen die wirtschaftlichen Eigentümer auf dieselbe Weise identifiziert werden wie die 

wirtschaftlichen Eigentümer von Express-Trusts und ähnlichen juristischen Personen 

oder Rechtsvereinbarungen. Der Kommission sollte im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts eine Liste derjenigen dem Recht der Mitgliedstaaten 

unterliegenden Rechtsvereinbarungen und juristischen Personen annehmen können, die 

eine ähnliche Struktur oder Funktion wie Express-Trusts aufweisen. 

(115) Discretionary Trusts lassen ihren Trustees einen Ermessensspielraum bei der Zuweisung 

des Treuhandvermögens oder der daraus gezogenen Vorteile. Es gibt also keine von 

vornherein festgelegten Begünstigten oder Kategorien von Begünstigten, sondern 

vielmehr einen Pool von Personen, aus dem die Trustees die Begünstigten auswählen 

können, oder Personen, die zu Begünstigten werden, falls die Trustees ihren 

Ermessensspielraum nicht ausüben müssen. Wie bei der jüngsten Überarbeitung der 

FATF-Standards in Bezug auf Rechtsvereinbarungen anerkannt wurde, kann ein solcher 

Ermessensspielraum missbraucht werden und die Verschleierung wirtschaftlicher 

Eigentümer gestatten, wenn nicht Discretionary Trusts ein Mindestmaß an Transparenz 

auferlegt würde, da Transparenz in Bezug auf Begünstigte nur bei Ausübung des 

Ermessensspielraums der Trustees erreicht würde. Um eine angemessene und 

übereinstimmende Transparenz für alle Arten von Rechtsvereinbarungen sicherzustellen, 

ist es daher wichtig, dass im Fall von Discretionary Trusts auch Informationen über die 

Gegenstände der Befugnis eines Trustees und über die Letztbegünstigten bei 

Nichtausübung der Ermächtigung, die die Vermögenswerte oder Vorteile erhalten 

würden, falls die Trustees ihren Ermessensspielraum nicht ausüben, eingeholt werden. Es 

gibt Situationen, in denen Objekte einer Ermächtigung oder Letztbegünstigte bei 

Nichtausübung der Ermächtigung nicht einzeln, sondern als eine Kategorie ermittelt 

werden könnten. In diesen Fällen sollten Informationen über die Kategorie sowie 

Informationen über die einzelnen Personen, die aus der Kategorie ausgewählt werden, 

eingeholt werden.  
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(116) Die Merkmale von Express-Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen sind in den 

Mitgliedstaaten unterschiedlich. Um einen harmonisierten Ansatz sicherzustellen, ist es 

angebracht, gemeinsame Grundsätze für die Ermittlung solcher Vereinbarungen 

festzulegen. Express-Trusts sind Trusts, die auf Initiative des Settlors errichtet wurden. 

Trusts, die durch Gesetz errichtet wurden oder die nicht auf die ausdrückliche Absicht des 

Settlors zurückgehen, sie zu errichten, sollten vom Anwendungsbereich dieser 

Verordnung ausgenommen werden. Express-Trusts werden in der Regel in Form eines 

Dokuments errichtet, wie etwa einer schriftlichen Urkunde oder eines schriftlichen 

Treuhandinstruments, und erfüllen in der Regel einen geschäftlichen oder persönlichen 

Bedarf. Rechtsvereinbarungen, die Express-Trusts ähneln, sind Vereinbarungen ohne 

Rechtspersönlichkeit, die in ihrer Struktur oder ihren Funktionen ähnlich sind. 

Ausschlaggebend ist nicht die Bezeichnung der Art der Rechtsvereinbarung, sondern die 

Erfüllung der grundlegenden Merkmale der Definition eines Express-Trusts, namentlich 

die Absicht des Settlors, die Vermögenswerte zu einem festgelegten Zweck, der in der 

Regel geschäftlicher oder persönlicher Art ist, wie etwa zum Vorteil der Begünstigten, der 

Verwaltung und Kontrolle einer bestimmten Person zu unterstellen. Um die einheitliche 

Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer von Rechtsvereinbarungen, die Express-

Trusts ähneln, sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten der Kommission eine Liste der 

Arten von Rechtsvereinbarungen, die Express-Trusts ähneln, übermitteln. Einer solchen 

Übermittlung sollte eine Bewertung beigefügt werden, in der begründet wird, warum 

bestimmte Rechtsvereinbarungen als Express-Trusts ähnlich eingestuft wurden sowie 

warum andere Rechtsvereinbarungen als Express-Trusts in ihrer Struktur oder Funktion 

unähnlich betrachtet wurden. Bei der Durchführung einer solchen Bewertung sollten die 

Mitgliedstaaten alle Rechtsvereinbarungen berücksichtigen, die ihrem Recht unterliegen. 
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(117) In Bezug auf manche Arten von juristischen Personen wie etwa Stiftungen, Express-

Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen ist es nicht möglich, einzelne Begünstigte zu 

identifizieren, da sie noch nicht bestimmt wurden. In solchen Fällen sollten die Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer stattdessen eine Beschreibung der Kategorie von 

Begünstigten und ihrer Merkmale enthalten. Sobald Begünstigte innerhalb der Kategorie 

benannt sind, sind sie die wirtschaftlichen Eigentümer. Darüber hinaus gibt es bestimmte 

Arten von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen, bei denen es zwar 

Begünstigte gibt, deren Identifizierung jedoch im Hinblick auf die mit diesen juristischen 

Personen oder Rechtsvereinbarungen verbundenen Geldwäsche- und 

Terrorismusfinanzierungsrisiken nicht verhältnismäßig ist. Dies ist der Fall in Bezug auf 

regulierte Produkte wie etwa Altersversorgungssysteme, die in den Anwendungsbereich 

der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates26 fallen, und 

könnte beispielsweise in Bezug auf Systeme des finanziellen Eigentums oder der 

finanziellen Beteiligung von Mitarbeitern oder auf juristische Personen oder 

Rechtsvereinbarungen mit einem gemeinnützigen oder wohltätigen Zweck der Fall sein, 

sofern die mit solchen juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen verbundenen 

Risiken gering sind. In diesen Fällen sollte eine Identifizierung der Kategorie von 

Begünstigten ausreichen. 

(118) Bei durch die Richtlinie (EU) 2016/2341 geregelten Altersversorgungssystemen handelt es 

sich um regulierte Produkte, die strengen Aufsichtsstandards unterliegen und geringe 

Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Werden solche 

Altersversorgungssysteme in Form einer Rechtsvereinbarung errichtet, sind ihre 

Begünstigten Mitarbeiter und Arbeitnehmer, die diese Produkte im Zusammenhang mit 

ihren Arbeitsverträgen für die Verwaltung ihrer Altersversorgungsleistungen in Anspruch 

nehmen. Aufgrund der Eigenart der Altersversorgungsleistung, die ein geringes Risiko 

der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung birgt, wäre es nicht verhältnismäßig, die 

Identifizierung jedes dieser Begünstigten zu verlangen, und die Identifizierung der 

Kategorie und ihrer Merkmale sollte ausreichen, um die Transparenzpflichten zu 

erfüllen. 

                                                 
26 Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 
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(119) Um sicherzustellen, dass die wirtschaftlichen Eigentümer von Organismen für 

gemeinsame Anlagen einheitlich identifiziert werden, müssen harmonisierte Vorschriften 

für das wirtschaftliche Eigentum festgelegt werden. Unabhängig davon, ob die 

Organismen für gemeinsame Anlagen in dem Mitgliedstaat in Form einer juristischen 

Person mit Rechtspersönlichkeit, als Rechtsvereinbarung ohne Rechtspersönlichkeit oder 

in anderer Form bestehen, sollte der Ansatz zur Identifizierung des wirtschaftlichen 

Eigentümers mit ihrem Zweck und ihrer Funktion im Einklang stehen. 

(120) Eine übereinstimmende Vorgehensweise bei den Transparenzanforderungen für 

wirtschaftliches Eigentum setzt auch voraus, dass im gesamten Binnenmarkt dieselben 

Informationen über wirtschaftliche Eigentümer eingeholt werden. Es ist angemessen, genaue 

Anforderungen dafür einzuführen, welche Informationen im jeweiligen Einzelfall eingeholt 

werden sollten. Zu diesen Informationen gehören eine Mindestmenge an personenbezogenen 

Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer, Informationen über die Art und den Umfang 

des wirtschaftlichen Interesses an der juristischen Person oder der Rechtsvereinbarung sowie 

Informationen über die juristische Person oder die Rechtsvereinbarung, die erforderlich 

sind, um die angebrachte Identifizierung der natürlichen Person sicherzustellen, die der 

wirtschaftliche Eigentümer ist, und die Gründe, aus denen diese natürliche Person als 

wirtschaftlicher Eigentümer identifiziert wurde. 

(121) Ein wirksamer Rahmen für die Transparenz bei wirtschaftlichem Eigentum erfordert die 

Einholung von Informationen über verschiedene Kanäle. Ein solcher mehrgleisiger 

Ansatz umfasst die Informationen, über die die juristische Person oder der Trustee eines 

Express-Trusts oder die Personen, die eine entsprechende Position in einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung innehaben, selbst verfügen, die Informationen, die Verpflichtete im 

Rahmen der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden erlangen, und die Informationen, die in 

Zentralregistern enthalten sind. Der Abgleich von Informationen zwischen diesen Säulen 

trägt zur Sicherstellung bei, dass jede Säule über angemessene, zutreffende und aktuelle 

Informationen verfügt. Zu diesem Zweck und um zu vermeiden, dass aufgrund 

unterschiedlicher Ansätze Unstimmigkeiten verursacht werden, ist es wichtig, die 

Kategorien von Daten zu ermitteln, die stets erhoben werden sollten, um sicherzustellen, 

dass die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer angemessen sind. Dies umfasst 

grundlegende Informationen über die juristische Person und die Rechtsvereinbarung, die 

die Voraussetzung dafür sind, dass das Unternehmen oder die Vereinbarung selbst ihre 

Struktur – über Eigentum oder Kontrolle – verstehen kann. 
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(122) Sind juristische Personen und Rechtsvereinbarungen Teil einer komplexen Struktur, ist 

Klarheit über ihre Eigentums- oder Kontrollstruktur entscheidend, um festzustellen, wer 

ihre wirtschaftlichen Eigentümer sind. Zu diesem Zweck ist es wichtig, dass juristische 

Personen und Rechtsvereinbarungen die Beziehungen, durch die sie indirekt im 

Eigentum oder unter Kontrolle stehen, klar verstehen, einschließlich aller 

zwischengeschalteten Stufen zwischen den wirtschaftlichen Eigentümern und der 

juristischen Person oder der Rechtsvereinbarung selbst, unabhängig davon, ob diese 

Beziehungen in Form von anderen juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen oder 

von Nominee-Beziehungen bestehen. Die Ermittlung der Eigentums- und 

Kontrollstruktur gestattet es, die Wege zu ermitteln, auf die das Eigentum an einer 

juristischen Person begründet wird oder die Kontrolle über ihn ausgeübt werden kann, 

und ist daher für ein umfassendes Verständnis der Stellung des wirtschaftlichen 

Eigentümers wesentlich. Die Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer sollten 

daher stets eine Beschreibung der Beziehungsstruktur enthalten. 

(123) Grundlage für einen wirksamen Rahmen für die Transparenz bei wirtschaftlichem Eigentum 

ist das Wissen von juristischen Personen um die natürlichen Personen, die ihre 

wirtschaftlichen Eigentümer sind. Daher sollten alle juristische Personen in der Union 

angemessene, zutreffende und aktuelle Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer einholen 

und vorhalten. Diese Informationen sollten fünf Jahre lang aufbewahrt werden, und die 

Identität der für die Aufbewahrung der Informationen verantwortlichen Person sollte an die 

Zentralregister gemeldet werden. Diese Aufbewahrungsfrist ist mit der Aufbewahrungsfrist 

für Informationen identisch, die im Rahmen der Anwendung der Anforderungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie zum Beispiel der 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden, eingeholt werden. Um sicherzustellen, dass 

Informationen, beispielsweise über den Mechanismus zur Meldung von Unstimmigkeiten, 

abgeglichen und überprüft werden können, ist es gerechtfertigt, eine Abstimmung der 

einschlägigen Datenspeicherungsfristen sicherzustellen. 
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(124) Um sicherzustellen, dass Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer auf dem neusten 

Stand sind, sollte die juristische Person diese Informationen unmittelbar nach jeder 

Änderung aktualisieren und regelmäßig überprüfen, beispielsweise zum Zeitpunkt der 

Vorlage des Jahresabschlusses, oder anlässlich anderer wiederholter Interaktionen mit 

Behörden. Die Frist für die Aktualisierung der Informationen sollte angesichts möglicher 

komplexer Situationen angemessen sein. 

(125) Juristische Personen sollten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um ihre 

wirtschaftlichen Eigentümer zu ermitteln. Jedoch könnte es Fälle geben, in denen sich keine 

natürliche Person ermittelt lässt, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein 

Unternehmen letztlich steht. In solchen Ausnahmefällen sollten, sofern alle Mittel zur 

Identifizierung ausgeschöpft sind, bei der Bereitstellung von Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer an Verpflichtete im Rahmen des Verfahrens der Sorgfaltsprüfung gegenüber 

Kunden oder bei der Übermittlung der Informationen an das Zentralregister anstelle der 

wirtschaftlichen Eigentümer die Mitglieder der Führungsebene angegeben werden können. 

Obwohl sie in diesen Situationen identifiziert werden, sind die Mitglieder der 

Führungsebene nicht die wirtschaftlichen Eigentümer. Juristische Personen sollten 

Aufzeichnungen darüber führen, welche Schritte sie zur Ermittlung ihrer wirtschaftlichen 

Eigentümer unternommen haben, insbesondere wenn sie auf diese als letztes Mittel 

zulässige Maßnahme zurückgreifen, die gebührend begründet und dokumentiert werden 

sollte. 
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(126) Schwierigkeiten bei der Erlangung der Informationen sollten kein triftiger Grund dafür 

sein, den Identifizierungsaufwand zu vermeiden und stattdessen auf die Angabe der 

Mitglieder der Führungsebene zurückzugreifen. Daher sollten juristische Personen stets 

in der Lage sein, ihre Zweifel an der Wahrhaftigkeit der eingeholten Informationen zu 

belegen. Eine solche Begründung sollte dem Risiko der juristischen Person und der 

Komplexität ihrer Eigentumsstruktur angemessen sein. Insbesondere sollten die 

Aufzeichnungen über die ergriffenen Maßnahmen den zuständigen Behörden bei Bedarf 

umgehend vorgelegt werden und die Aufzeichnungen sollten, auf risikoorientierter 

Grundlage, Beschlüsse des Vorstands und Protokolle seiner Sitzungen, 

Partnerschaftsvereinbarungen, Treuhandurkunden, informelle Vereinbarungen zur 

Festlegung von Befugnissen, die Vollmachten entsprechen, oder andere vertragliche 

Vereinbarungen und Unterlagen umfassen können. In Fällen, in denen das Fehlen 

wirtschaftlicher Eigentümer hinsichtlich der spezifischen Form und Struktur der 

juristischen Person offensichtlich ist, sollte die Begründung als Bezugnahme auf diese 

Tatsache verstanden werden, nämlich, dass die juristische Person aufgrund ihrer 

spezifischen Form und Struktur keinen wirtschaftlichen Eigentümer hat.  Ein solches 

Fehlen eines wirtschaftlichen Eigentümers könnte entstehen, wenn es beispielsweise 

keine Eigentumsbeteiligungen der juristischen Person gibt oder wenn die juristische 

Person nicht anderweitig letztlich kontrolliert werden kann.  
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(127) Angesichts des Zwecks der Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers, der darin 

besteht, die tatsächliche Transparenz von juristischen Personen sicherzustellen, ist es 

verhältnismäßig, bestimmte Unternehmen von der Verpflichtung zur Identifizierung ihres 

wirtschaftlichen Eigentümers auszunehmen. Eine solche Regelung kann nur auf 

Unternehmen angewandt werden, bei denen die Identifizierung und Registrierung ihrer 

wirtschaftlichen Eigentümer nicht sinnvoll ist und bei denen ein ähnliches Maß an 

Transparenz durch andere Mittel als den wirtschaftlichen Eigentümer erreicht wird. In 

dieser Hinsicht sollten Einrichtungen des öffentlichen Rechts des Mitgliedstaats nicht 

verpflichtet sein, ihren wirtschaftlichen Eigentümer zu bestimmen. Mit der Richtlinie 

2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates27 wurden strenge 

Transparenzanforderungen für Unternehmen eingeführt, deren Wertpapiere zum Handel 

auf einem geregelten Markt zugelassen sind. Unter bestimmten Umständen kann mit 

diesen Transparenzanforderungen eine Transparenzregelung erreicht werden, die den in 

dieser Verordnung festgelegten Transparenzvorschriften für wirtschaftliches Eigentum 

gleichwertig ist. Dies ist der Fall, wenn die Kontrolle über das Unternehmen durch 

Stimmrechte ausgeübt wird und die Eigentums- oder Kontrollstruktur des Unternehmens 

nur natürliche Personen umfasst. Unter diesen Umständen besteht keine Notwendigkeit, 

Anforderungen zum wirtschaftlichen Eigentum auf diese börsennotierten Unternehmen 

anzuwenden. Die Ausnahme für juristische Personen von der Verpflichtung, ihren eigenen 

wirtschaftlichen Eigentümer zu bestimmen und zu registrieren, sollte nicht die 

Verpflichtung von Verpflichteten berühren, den wirtschaftlichen Eigentümer eines 

Kunden bei der Durchführung der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden zu ermitteln. 

                                                 
27 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 

2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen 
über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 
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(128) Es ist notwendig, für die verschiedenen Rechtsformen gleiche Wettbewerbsbedingungen 

sicherzustellen und den Missbrauch von Express-Trusts und Rechtsvereinbarungen zu 

vermeiden, die häufig als vielschichtige komplexe Gebilde strukturiert werden, um den 

wirtschaftlichen Eigentümer weiter zu verschleiern. Die Trustees eines in einem 

Mitgliedstaat verwalteten oder niedergelassenen oder ansässigen Express-Trusts sollten 

daher dafür verantwortlich sein, angemessene, zutreffende und aktuelle Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer des Express-Trusts einzuholen und vorzuhalten, dessen Status 

offenzulegen und diese Informationen an die Verpflichteten zu übermitteln, die eine 

Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden durchführen. Jeder andere wirtschaftliche Eigentümer 

des Express-Trusts sollte den Trustees bei der Beschaffung dieser Informationen 

unterstützen. 

(129) Aufgrund des Charakters von Rechtsvereinbarungen und der mangelnden Publizität ihrer 

Strukturen und ihres Zwecks obliegt es den Trustees oder Personen in entsprechenden 

Positionen bei ähnlichen Rechtsvereinbarungen in besonderem Maße, alle einschlägigen 

Informationen über die Rechtsvereinbarung einzuholen und vorzuhalten. Diese 

Informationen sollten eine Identifizierung der Rechtsvereinbarung, der darin platzierten 

oder durch sie verwalteten Vermögenswerte und aller Vertreter oder Dienstleister des 

Trusts ermöglichen. Um die Tätigkeiten der zuständigen Behörden bei der Verhinderung, 

Aufdeckung und Untersuchung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten 

und Terrorismusfinanzierung zu erleichtern, ist es wichtig, dass Trustees diese 

Informationen auf dem neusten Stand halten und sie über einen ausreichend langen 

Zeitraum aufbewahren, nachdem sie ihre Rolle als Trustees oder eine gleichwertige Rolle 

niedergelegt haben. Die Bereitstellung grundlegender Informationen über die 

Rechtsvereinbarung an Verpflichtete ist auch erforderlich, damit diese den Zweck der 

Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen Transaktion, an der die Rechtsvereinbarung 

beteiligt ist, in vollem Umfang erfassen, die damit verbundenen Risiken angemessen 

bewerten und angemessene Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken ergreifen können. 
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(130) Angesichts der spezifischen Struktur bestimmter Rechtsvereinbarungen und der 

Notwendigkeit, in Bezug auf deren wirtschaftliche Eigentümer für ausreichende Transparenz 

zu sorgen, sollten für solche einem Express-Trust ähnliche ▌Rechtsvereinbarungen in 

Bezug auf das wirtschaftliche Eigentum dieselben Anforderungen gelten wie für Express-

Trusts. 

(131) Bei Nominee-Vereinbarungen kann die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer 

verschleiert werden, da eine bevollmächtigte Person („Nominee“) als Direktor oder 

Anteilseigner einer juristischen Person fungieren kann, während nicht immer offengelegt 

wird, wer die bevollmächtigende Person (der „Nominator“) ist. Diese Vereinbarungen 

könnten die Struktur des wirtschaftlichen Eigentums und die Kontrollstruktur verschleiern, 

wenn die wirtschaftlichen Eigentümer ihre Identität oder ihre Rolle innerhalb dieser 

Vereinbarungen nicht offenlegen wollen. Deshalb müssen Transparenzanforderungen 

eingeführt werden, um zu vermeiden, dass solche Vereinbarungen missbraucht werden und 

sich Straftäter hinter Personen verstecken können, die für sie handeln. Die Beziehung 

zwischen Nominee und Nominator wird nicht dadurch bestimmt, ob sie Auswirkungen 

auf die Öffentlichkeit oder Dritte hat. Auch wenn nominelle Anteilseigner, deren Namen 

in öffentlichen oder amtlichen Aufzeichnungen geführt werden, formal eine unabhängige 

Kontrolle über das Unternehmen hätten, sollte es verpflichtend sein, offenzulegen, ob sie 

auf Weisung einer anderen Person auf der Grundlage einer privaten Vereinbarung 

handeln. Nominelle Anteilseigner und nominelle Direktoren von juristischen Personen 

sollten ausreichende Informationen über die Identität ihres Nominators sowie etwaiger 

wirtschaftlicher Eigentümer des Nominators vorhalten und diese sowie deren Status 

gegenüber den juristischen Personen offenlegen. Dieselben Informationen sollten von 

juristischen Personen auch an die Verpflichteten gemeldet werden, wenn 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden angewendet werden, sowie an die Zentralregister. 
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(132) Die Risiken von ausländischen juristischen Personen und ausländischen 

Rechtsvereinbarungen, die missbraucht werden, um Erträge aus Vermögensgegenständen in 

das Finanzsystem der Union zu schleusen, müssen gemindert werden. Da die in Drittländern 

geltenden Standards für das wirtschaftliche Eigentum möglicherweise nicht ausreichen, um 

im selben Maße wie in der Union die Transparenz und zeitnahe Verfügbarkeit von Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer zu ermöglichen, muss dafür gesorgt werden, dass adäquate 

Mittel vorhanden sind, um in bestimmten Situationen die wirtschaftlichen Eigentümer 

ausländischer juristischer Personen oder ausländischer Rechtsvereinbarungen ermitteln zu 

können. Daher sollten außerhalb der Union gegründete juristische Personen sowie Express-

Trusts oder ähnliche Rechtsvereinbarungen, die außerhalb der Union verwaltet werden oder 

deren Trustees oder Personen, die eine entsprechende Position innehaben, außerhalb der 

Union ansässig sind oder gegründet sind, verpflichtet sein, ihre wirtschaftlichen Eigentümer 

offenzulegen, wenn sie in der Union tätig werden, indem sie eine Geschäftsbeziehung zu 

einem Verpflichteten aus der Union aufnehmen oder Immobilien in der Union oder 

bestimmte hochwertige Güter von Verpflichteten mit Standort in der Union erwerben, 

oder ihnen aufgrund eines öffentlichen Vergabeverfahrens ein Auftrag für Güter oder 

Dienstleistungen oder Konzessionen erteilt wird. Die Risikoexposition könnte in den 

einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sein, unter anderem in Abhängigkeit von der 

Kategorie oder Art der von Verpflichteten ausgeübten Tätigkeiten und der Attraktivität 

von Immobilien in ihrem Hoheitsgebiet für Straftäter. Wenn die Mitgliedstaaten Fälle mit 

höherem Risiko ermitteln, sollten sie daher in der Lage sein, zusätzliche 

Risikominderungsmaßnahmen zu ergreifen, um diesen Risiken zu begegnen. 
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(133) Die Registrierungsanforderungen für ausländische juristische Personen und ausländische 

Rechtsvereinbarungen sollten in einem angemessenen Verhältnis zu den mit ihren 

Tätigkeiten in der Union verbundenen Risiken stehen. Angesichts des offenen Charakters 

des Binnenmarkts der Union und der Nutzung der von in der Union niedergelassenen 

Verpflichteten angebotenen Dienstleistungen durch ausländische juristische Personen, 

von denen viele mit geringeren Risiken der Geldwäsche, damit zusammenhängender 

Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung verbunden sind, ist es angebracht, die 

Registrierungsanforderung auf juristische Personen zu beschränken, die Sektoren mit 

hohem Risiko angehören oder in höheren Risikokategorien tätig sind oder 

Dienstleistungen von Verpflichteten beziehen, die in mit höheren Risiken verbundenen 

Sektoren tätig sind. Der private Charakter von Rechtsvereinbarungen und die 

Hindernisse beim Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer im Fall 

ausländischer Rechtsvereinbarungen rechtfertigen die Anwendung einer 

Registrierungsanforderung unabhängig vom Risikograd, der mit dem Verpflichteten, der 

Dienstleistungen für die Rechtsvereinbarung erbringt, oder gegebenenfalls mit dem 

Sektor, in dem die Rechtsvereinbarung tätig ist, verbunden ist. Die Bezugnahme auf die 

Risikobewertung auf Unionsebene gemäß Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/…+ ist als 

Bezugnahme auf die Risikobewertung zu verstehen, die von der Kommission gemäß 

Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2015/849 bis zur ersten Veröffentlichung des Berichts gemäß 

Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/…+ vorgenommen wird. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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(134) Um die Einhaltung der Vorschriften zu fördern und wirksame Transparenz bei 

wirtschaftlichem Eigentum sicherzustellen, müssen die für das wirtschaftliche Eigentum 

geltenden Anforderungen durchgesetzt werden. Zu diesem Zweck sollten die 

Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen diese Anforderungen Sanktionen verhängen. Diese 

Sanktionen sollten wirksam, angemessen und abschreckend sein und nicht über das zur 

Förderung der Einhaltung der Vorschriften notwendige Maß hinausgehen. Die von den 

Mitgliedstaaten eingeführten Sanktionen sollten im Hinblick auf Verstöße gegen die für das 

wirtschaftliche Eigentum geltenden Anforderungen eine unionsweit gleichwertige 

Abschreckungswirkung haben. Sanktionen sollten für juristische Personen und Trustees 

oder Personen, die eine entsprechende Position in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung 

innehaben, Geldbußen enthalten können, die wegen Nichtvorhandenseins zutreffender, 

angemessener oder aktueller Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer 

verhängt werden, sowie die Löschung von juristischen Personen, die der Verpflichtung 

nicht nachkommen, Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer vorzuhalten oder 

innerhalb einer bestimmten Frist zu übermitteln, Geldbußen für wirtschaftliche 

Eigentümer und andere Personen, die es versäumen, mit einer juristischen Person oder 

einem Trustee eines Express-Trusts oder einer Person, die bei einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehat, zusammenzuarbeiten, 

Geldbußen für nominelle Anteilseigner und nominelle Direktoren, die es versäumen, der 

Offenlegungspflicht nachzukommen, oder privatrechtliche Folgen für nicht offengelegte 

wirtschaftliche Eigentümer wie etwa ein Verbot der Gewinnausschüttung oder ein Verbot 

der Ausübung von Stimmrechten. 
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(135) Zur Sicherstellung eines kohärenten Ansatzes bei der Durchsetzung der Anforderungen 

zum wirtschaftlichen Eigentum im gesamten Binnenmarkt sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Kategorien von 

Verstößen, die Sanktionen unterliegen, und die Personen, die für solche Verstöße haften, 

sowie Indikatoren für den Schweregrad und Kriterien zur Festsetzung der Höhe der 

Sanktionen festzulegen. Darüber hinaus sollte die Kommission zur Unterstützung der 

Festsetzung dieser Höhe der Sanktionen und im Einklang mit dem Harmonisierungsziel 

dieser Verordnung Leitlinien erlassen können, in denen die Grundbeträge festgelegt 

werden, die für jede Kategorie von Verstößen gelten sollten. 

(136) Verdächtige Transaktionen, einschließlich des entsprechenden Versuchs, und andere 

Informationen, die für Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten und 

Terrorismusfinanzierung von Belang sind, sollten der zentralen Meldestelle gemeldet 

werden, die als einzige zentrale nationale Stelle beauftragt sein sollte, Verdachtsmeldungen 

entgegenzunehmen und zu analysieren und die Ergebnisse ihrer Analysen an die zuständigen 

Behörden weiterzugeben. Alle verdächtigen Transaktionen, einschließlich des 

entsprechenden Versuchs, sollten unabhängig vom Transaktionsbetrag gemeldet werden, 

und die Bezugnahme auf Verdachtsfälle sollte so ausgelegt werden, dass sie verdächtige 

Transaktionen, Tätigkeiten und Transaktionsmuster einschließt. Die Meldungen könnten 

auch schwellenwertbasierte Angaben enthalten. Um Verpflichtete bei der Aufdeckung von 

Verdachtsmomenten zu unterstützen, sollte die AMLA Leitlinien zu Indikatoren für eine 

verdächtige Tätigkeit oder Verhaltensweise herausgeben. Angesichts des sich wandelnden 

Risikoumfelds sollten diese Leitlinien regelmäßig überprüft werden und der Herausgabe 

von Leitlinien oder Indikatoren für auf nationaler Ebene ermittelte Risiken der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und -Methoden durch zentrale Meldestellen 

nicht vorgreifen. Die in gutem Glauben erfolgende Offenlegung von Informationen 

gegenüber der zentralen Meldestelle durch einen Verpflichteten oder einen Mitarbeiter oder 

Direktor eines Verpflichteten sollte keinen Verstoß gegen eine Einschränkung der 

Offenlegung von Informationen darstellen und keinerlei Haftung des Verpflichteten oder 

seiner Direktoren oder Mitarbeiter zur Folge haben. 
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(137) Verpflichtete sollten umfassende Meldesysteme errichten, die alle Verdachtsmomente 

umfassen, unabhängig von dem Wert oder der wahrgenommenen Schwere der damit 

verbundenen kriminellen Tätigkeit. Sie sollten sich der Erwartungen zentraler 

Meldestellen bewusst sein und ihre Aufdeckungssysteme und Analyseverfahren so weit 

wie möglich auf die wichtigsten Risiken abstimmen, die den Mitgliedstaat, in dem sie 

niedergelassen sind, betreffen, und ihre Analyse erforderlichenfalls auf die Bewältigung 

dieser Hauptrisiken ausrichten. 

(138) Transaktionen sollten auf der Grundlage von Informationen bewertet werden, die dem 

Verpflichteten bekannt sind oder bekannt sein sollten. Dies umfasst einschlägige 

Informationen von Vertretern, Vertriebspartnern und Dienstleistern. Ist die zugrunde 

liegende Vortat dem Verpflichteten nicht bekannt oder ersichtlich, so wird die Rolle der 

Ermittlung und Meldung verdächtiger Transaktionen effizienter erfüllt, indem der 

Schwerpunkt auf die Aufdeckung von Verdachtsmomenten und die umgehende 

Übermittlung von Meldungen gelegt wird. In diesen Fällen muss der Verpflichtete die 

Vortat bei der Meldung einer verdächtigen Transaktion an die zentrale Meldestelle nicht 

näher angeben, wenn sie ihm nicht bekannt ist. Ist diese Information verfügbar, so sollte 

sie in die Meldung aufgenommen werden. Als Torwächter des Finanzsystems der Union 

sollten Verpflichtete auch in der Lage sein, eine Meldung zu übermitteln, wenn sie wissen 

oder vermuten, dass Gelder für kriminelle Tätigkeiten wie etwa den Kauf illegaler Güter 

verwendet wurden oder werden, selbst wenn die ihnen vorliegenden Informationen nicht 

darauf hindeuten, dass die verwendeten Gelder aus illegalen Quellen stammen. 
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(139) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei den Meldepflichten für verdächtige 

Transaktionen könnten Verpflichteten, die grenzüberschreitend vertreten oder tätig sind, die 

Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

erschweren. Außerdem wirken sich Struktur und Inhalt der Meldungen verdächtiger 

Transaktionen auf die Kapazität der zentralen Meldestelle für die Durchführung von 

Analysen und die Art dieser Analysen aus und beeinflussen auch die Fähigkeit der zentralen 

Meldestellen, zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Um den 

Verpflichteten die Erfüllung ihrer Meldepflichten zu erleichtern und ein wirksameres 

Funktionieren der Analysetätigkeiten und der diesbezüglichen Zusammenarbeit der 

zentralen Meldestellen zu ermöglichen, sollte die AMLA Entwürfe von technischen 

Durchführungsstandards ausarbeiten, in denen ein gemeinsamer Meldebogen für die 

Meldung verdächtiger Transaktionen festgelegt wird, der unionsweit als einheitliche 

Grundlage zu verwenden ist. 
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(140) Die zentralen Meldestellen sollten in der Lage sein, von allen Verpflichteten schnell 

sämtliche erforderlichen Informationen über deren Funktionen einzuholen. Ihr ungehinderter 

und schneller Zugang zu Informationen ist von wesentlicher Bedeutung, um sicherzustellen, 

dass Finanzströme richtig zurückverfolgt und illegale Netze und Finanzströme frühzeitig 

aufgedeckt werden können. Auslöser eines Verdachts auf Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung, aufgrund dessen die zentralen Meldestellen zusätzliche 

Informationen von Verpflichteten einholen müssen, können nicht nur eine zuvor der 

Meldestelle gemeldete verdächtige Transaktion, sondern auch andere Faktoren wie etwa 

eine eigene Analyse der zentralen Meldestellen, von zuständigen Behörden übermittelte 

sachdienliche Erkenntnisse oder im Besitz einer anderen zentralen Meldestelle befindliche 

Informationen sein. Folglich sollten die zentralen Meldestellen im Rahmen ihrer Funktionen 

selbst dann von einem Verpflichteten Informationen einholen können, wenn zuvor keine 

Meldung erfolgt ist. Insbesondere Aufzeichnungen über Finanztransaktionen und 

Überweisungen, die über ein Bank-, Zahlungs- oder Kryptowertekonto getätigt wurden, 

sind für die analytische Arbeit der zentralen Meldestellen entscheidend. Aufgrund der 

mangelnden Harmonisierung stellen Kredit- und Finanzinstitute zentralen Meldestellen 

Transaktionsaufzeichnungen jedoch derzeit in unterschiedlichen Formaten bereit, die für 

Analysen nicht ohne Weiteres nutzbar sind. Angesichts des grenzüberschreitenden 

Charakters der Analysetätigkeiten zentraler Meldestellen behindern die unterschiedlichen 

Formate und Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Transaktionsaufzeichnungen den 

Informationsaustausch zwischen zentralen Meldestellen und die Ausarbeitung 

grenzüberschreitender Finanzanalysen. Die AMLA sollte daher Entwürfe von 

technischen Durchführungsstandards ausarbeiten, in denen ein gemeinsames Muster für 

die Bereitstellung von Transaktionsaufzeichnungen durch Kredit- und Finanzinstitute an 

zentrale Meldestellen festgelegt wird, das in der gesamten Union als einheitliche 

Grundlage zu verwenden ist. 
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(141) Die Verpflichteten sollten ein Auskunftsersuchen der zentralen Meldestelle so bald wie 

möglich, in jedem Fall aber innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang des 

Ersuchens oder einer anderen von der zentralen Meldestelle vorgegebenen kürzeren oder 

längeren Frist beantworten. In begründeten und dringenden Fällen sollte der 

Verpflichtete dem Ersuchen der zentralen Meldestelle innerhalb von 24 Stunden 

nachkommen. Diese Fristen sollten für Auskunftsersuchen unter hinreichend definierten 

Bedingungen gelten. Eine zentrale Meldestelle sollte solche Informationen auch auf 

Ersuchen einer anderen zentralen Meldestelle der Union einholen und mit dieser 

austauschen können. Ersuchen an Verpflichtete sind unterschiedlicher Art. 

Beispielsweise könnten komplexe Ersuchen mehr Zeit erfordern und eine längere 

Antwortfrist rechtfertigen. Zu diesem Zweck sollten zentrale Meldestellen in der Lage 

sein, Verpflichteten längere Fristen zu gewähren, sofern sich dies nicht negativ auf die 

Analyse der zentralen Meldestelle auswirkt. 

(142) Für bestimmte Verpflichtete sollten die Mitgliedstaaten eine geeignete 

Selbstverwaltungseinrichtung benennen können, die statt der zentralen Meldestelle als Erste 

zu unterrichten ist. Im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte bietet ein System, bei dem als Erste eine Selbstverwaltungseinrichtung zu 

unterrichten ist, eine wichtige Garantie dafür, dass der Schutz der Grundrechte bei den für 

Rechtsanwälte geltenden Meldepflichten gewahrt bleibt. Die Mitgliedstaaten sollten Mittel 

und Wege vorsehen, die die Wahrung des Berufsgeheimnisses, der Vertraulichkeit und der 

Privatsphäre ermöglichen. 
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(143) Notare, Rechtsanwälte, andere selbstständige Angehörige von rechtsberatenden Berufen, 

Abschlussprüfer, externen Buchprüfer und Steuerberater sollten nicht verpflichtet sein, 

Informationen an die zentrale Meldestelle oder eine Selbstverwaltungseinrichtung 

weiterzugeben, die sie ▌in Bezug auf einen ihrer Mandanten erhalten oder in Bezug auf 

diesen erlangt haben, wenn sie für ihn die Rechtslage beurteilen oder ihn in einem 

Gerichtsverfahren oder im Zusammenhang damit verteidigen oder vertreten, wozu auch eine 

Beratung über das Betreiben oder Vermeiden solcher Verfahren zählt, wobei unerheblich ist, 

ob diese Informationen vor, während oder nach einem solchen Verfahren erhalten oder 

erlangt werden. Eine solche Ausnahme sollte jedoch nicht gelten, wenn der Angehörige 

eines rechtsberatenden Berufs, Abschlussprüfer, externe Buchprüfer oder Steuerberater 

an Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung beteiligt ist, die Rechtsberatung für Zwecke 

der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung erteilt wird oder der Angehörige eines 

rechtsberatenden Berufs, Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater weiß, 

dass der Mandant die Rechtsberatung für Zwecke der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt. Ob Wissen und Zweck vorliegen, kann aus 

objektiven, faktischen Umständen abgeleitet werden. Rechtsberatung, die im 

Zusammenhang mit einem laufenden Gerichtsverfahren in Anspruch genommen wird, 

sollte nicht als Rechtsberatung für Zwecke der Geldwäsche der Terrorismusfinanzierung 

betrachtet werden. Im Einklang mit dem risikobasierten Ansatz sollten die Mitgliedstaaten 

in der Lage sein, zusätzliche Situationen zu ermitteln, in denen angesichts des hohen 

Risikos der Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit bestimmten Arten von Transaktionen 

die Ausnahme von der Meldeanforderung nicht gilt. Bei der Ermittlung solcher 

zusätzlichen Situationen müssen die Mitgliedstaaten die Einhaltung insbesondere der 

Artikel 7 und 47 der Charta sicherstellen. 
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(144) In Ausnahmefällen sollten die Verpflichteten verdächtige Transaktionen vor Unterrichtung 

der zentralen Meldestelle ausführen können, falls die Nichtausführung nicht möglich ist 

oder falls dadurch die Verfolgung der Begünstigten einer mutmaßlichen Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung behindert werden könnte. Jedoch sollte eine solche Ausnahme 

nicht für Transaktionen geltend gemacht werden können, die vom Mitgliedstaat der 

zentralen Meldestelle eingegangenen internationalen Verpflichtungen unterliegen, wonach 

Gelder oder andere Vermögenswerte von Terroristen, terroristischen Vereinigungen oder 

denjenigen, die den Terrorismus finanzieren, gemäß den einschlägigen Resolutionen des 

VN-Sicherheitsrates unverzüglich einzufrieren sind. 

(145) Die Vertraulichkeit bei der Meldung verdächtiger Transaktionen und der Übermittlung 

anderer einschlägiger Informationen an die zentralen Meldestellen ist von wesentlicher 

Bedeutung, damit die zuständigen Behörden Vermögenswerte, die möglicherweise mit 

Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung im 

Zusammenhang stehen, einfrieren und beschlagnahmen können. Eine verdächtige 

Transaktion ist kein Indiz für eine kriminelle Tätigkeit. Die Offenlegung einer 

Verdachtsmeldung kann den Ruf der an der Transaktion Beteiligten schädigen und die 

Durchführung von Analysen und Untersuchungen gefährden. Deshalb sollten die 

Verpflichteten sowie ihre Direktoren und Mitarbeiter oder Personen in vergleichbaren 

Positionen, einschließlich Vertreter und Vertriebspartner, weder den betroffenen Kunden 

noch Dritte davon in Kenntnis setzen, dass direkt oder über die 

Selbstverwaltungseinrichtung eine Übermittlung von Informationen an die zentrale 

Meldestelle erfolgt, erfolgen wird oder erfolgt ist oder dass eine Analyse wegen Geldwäsche 

oder Terrorismusfinanzierung stattfindet oder stattfinden könnte. Unter bestimmten 

Umständen sollte das Verbot der Offenlegung nicht gelten, beispielsweise bei 

Offenlegungen gegenüber zuständigen Behörden und Selbstverwaltungseinrichtungen bei 

der Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen oder bei Offenlegungen zu 

Strafverfolgungszwecken oder bei Offenlegungen zwischen Verpflichteten, die derselben 

Gruppe angehören. 
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(146) Um eine Aufdeckung zu vermeiden, bewegen Straftäter illegale Erträge über zahlreiche 

Vermittler. Deshalb ist es wichtig, dass die Verpflichteten die Möglichkeit erhalten, 

Informationen nicht nur zwischen den Mitgliedern einer Gruppe, sondern in bestimmten 

Fällen auch zwischen Kredit- und Finanzinstituten und anderen innerhalb von Netzwerken 

operierenden Unternehmen auszutauschen, wobei die Datenschutzvorschriften gebührend zu 

achten sind. Außerhalb einer Partnerschaft für den Informationsaustausch sollte die 

Offenlegung, die zwischen bestimmten Kategorien von Verpflichteten in Fällen, die 

dieselbe Transaktion betreffen, zulässig ist, nur in Bezug auf die spezifische Transaktion, 

die zwischen diesen Verpflichteten durchgeführt oder von ihnen erleichtert wird, und 

nicht in Bezug auf damit verbundene frühere oder nachfolgende Transaktionen erfolgen. 

(147) Der Austausch von Informationen zwischen Verpflichteten und gegebenenfalls 

zuständigen Behörden könnte die Möglichkeiten zur Aufdeckung illegaler Finanzströme 

im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Erträgen aus 

Straftaten verbessern. Aus diesem Grund sollten Verpflichtete und zuständige Behörden 

in der Lage sein, Informationen im Rahmen einer Partnerschaft für den 

Informationsaustausch auszutauschen, wenn sie einen solchen Austausch für die 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und ihrer entsprechenden Aufgaben für erforderlich halten. Der 

Informationsaustausch sollte robusten Schutzvorkehrungen in Bezug auf Vertraulichkeit, 

Datenschutz, Nutzung von Informationen und Strafverfahren unterliegen. Verpflichtete 

sollten sich nicht ausschließlich auf die im Rahmen des Informationsaustauschs 

erhaltenen Informationen stützen, um Rückschlüsse auf das Risiko der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung des Kunden oder der Transaktion zu ziehen oder um 

Entscheidungen über die Begründung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung oder 

die Durchführung einer Transaktion zu treffen. Wie in der Richtlinie 2014/92/EU 

anerkannt, hängen das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und die 

Entwicklung einer modernen, sozial inklusiven Wirtschaft zunehmend von der 

universellen Bereitstellung von Zahlungsdiensten ab. Daher sollte der Zugang zu 

grundlegenden Finanzdienstleistungen nicht auf der Grundlage von Informationen 

verweigert werden, die zwischen Verpflichteten oder zwischen Verpflichteten und 

zuständigen Behörden oder der AMLA ausgetauscht werden. 
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(148) Die Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung unterliegt Kontrollen durch 

Aufseher. Tauschen Verpflichtete im Rahmen einer Partnerschaft für den 

Informationsaustausch Informationen aus, so sollten diese Kontrollen auch die 

Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen für diesen 

Informationsaustausch umfassen. Aufsichtliche Kontrollen sollten zwar risikobasiert sein, 

in jedem Fall aber vor der Aufnahme der Tätigkeiten der Partnerschaft für den 

Informationsaustausch durchgeführt werden. Partnerschaften für den 

Informationsaustausch, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, könnten 

zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führen. Daher 

sollte vor Beginn der Tätigkeiten der Partnerschaft eine Datenschutz-Folgenabschätzung 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates28 

durchgeführt werden. Im Rahmen aufsichtlicher Kontrollen sollten Aufseher 

gegebenenfalls die Datenschutzbehörden konsultieren, die allein für die Bewertung der 

Datenschutz-Folgenabschätzung zuständig sind. Die in dieser Verordnung enthaltenen 

Datenschutzbestimmungen und alle Anforderungen an die Vertraulichkeit von 

Informationen über verdächtige Transaktionen gelten für Informationen, die im Rahmen 

einer Partnerschaft ausgetauscht werden. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 

2016/679 sollten die Mitgliedstaaten spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der 

Anwendung jener Verordnung beibehalten oder einführen können, um spezifischere 

Anforderungen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten festzulegen, die 

im Rahmen einer Partnerschaft für den Informationsaustausch ausgetauscht werden. 

                                                 
28 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


  

 90 

(149) Während Partnerschaften für den Informationsaustausch den Austausch operativer 

Informationen und personenbezogener Daten unter strengen Schutzvorkehrungen 

ermöglichen, sollte dieser Austausch nicht die Anforderungen gemäß dieser Verordnung 

ersetzen, wonach Verdachtsmomente der zuständigen zentralen Meldestelle gemeldet 

werden müssen. Wenn Verpflichtete auf der Grundlage von Informationen, die sie im 

Rahmen einer Partnerschaft für den Informationsaustausch erlangt haben, verdächtige 

Tätigkeiten feststellen, sollten sie diesen Verdacht der zentralen Meldestelle in dem 

Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen sind, melden. Informationen, die auf eine 

verdächtige Tätigkeit hindeuten, unterliegen strengeren Vorschriften, die ihre 

Offenlegung verbieten, und sollten nur weitergegeben werden, wenn dies für die Zwecke 

der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden 

Vortaten und Terrorismusfinanzierung erforderlich ist, und Schutzvorkehrungen zum 

Schutz der Grundrechte, der Vertraulichkeit der Arbeit der zentralen Meldestelle und der 

Integrität strafrechtlicher Ermittlungen unterliegen. 

(150) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung gilt die 

Verordnung (EU) 2016/679. Die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung wird von allen Mitgliedstaaten als wichtiges öffentliches Interesse 

anerkannt. Verpflichtete sollten besonders auf die Grundsätze achten, wonach die 

personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, zutreffend, 

zuverlässig und auf dem neuesten Stand sein müssen. Für die Zwecke der Einhaltung 

dieser Verordnung sollten Verpflichtete Verfahren einführen können, die automatisierte 

Entscheidungen im Einzelfall, einschließlich Profiling, gemäß Artikel 22 der Verordnung 

(EU) 2016/679 ermöglichen. Dabei sollten die in der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Anforderungen an die Wahrung der Rechte von Personen, die solchen 

Verfahren unterliegen, zusätzlich zu allen anderen einschlägigen Anforderungen gelten, 

die im Unionsrecht zum Schutz personenbezogener Daten festgelegt sind. 
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(151) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Angleichung des Rahmens zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an die überarbeiteten FATF-Empfehlungen in 

vollem Einklang mit dem Unionsrecht durchgeführt wird, insbesondere hinsichtlich des 

Datenschutzrechts der Union und des Schutzes der in der Charta verankerten Grundrechte. 

Bestimmte Aspekte der Umsetzung des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung beinhalten die Erhebung, Analyse, Speicherung und Weitergabe 

von Daten. Diese Verarbeitung personenbezogener Daten sollte unter vollständiger 

Wahrung der Grundrechte nur zu den in dieser Verordnung festgelegten Zwecken und für 

die Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die laufende Überwachung, die 

Analyse und Meldung ▌verdächtiger Transaktionen, die Identifizierung des wirtschaftlichen 

Eigentümers einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung, die Identifizierung einer 

politisch exponierten Person sowie den Informationsaustausch durch Kreditinstitute und 

Finanzinstitute und andere Verpflichtete zulässig sein. Personenbezogene Daten sollten von 

den Verpflichteten nur in dem Umfang erhoben und weiterverarbeitet werden, wie dies zur 

Erfüllung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung notwendig ist, und personenbezogene Daten sollten nicht in einer 

Weise weiterverarbeitet werden, die nicht mit diesem Zweck vereinbar ist. Insbesondere die 

Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu gewerblichen Zwecken sollte strengstens 

untersagt sein. 
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(152) Die Verarbeitung bestimmter Kategorien sensibler Daten im Sinne des Artikels 9 der 

Verordnung (EU) 2016/679 könnte Risiken für die Grundrechte und Grundfreiheiten der 

Personen mit sich bringen, von denen diese Daten stammen. Um die Risiken zu 

minimieren, dass die Verarbeitung solcher Daten durch Verpflichtete zu 

diskriminierenden oder verzerrten Ergebnissen führt, die sich nachteilig auf den Kunden 

auswirken, wie etwa die Beendigung oder Verweigerung der Aufnahme einer 

Geschäftsbeziehung, sollten Verpflichtete Entscheidungen nicht ausschließlich auf der 

Grundlage von Informationen treffen, die sie in Bezug auf besondere Kategorien 

personenbezogener Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 besitzen, wenn diese 

Informationen für das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko, das von einer 

Transaktion oder Beziehung ausgeht, nicht von Bedeutung sind. Um sicherzustellen, dass 

die Intensität der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden auf einem ganzheitlichen 

Verständnis der mit dem Kunden verbundenen Risiken beruht, sollten Verpflichtete die 

Anwendung eines höheren oder niedrigen Grades an Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber 

Kunden ebenfalls nicht ausschließlich auf die Grundlage sensibler Daten, die sie über den 

Kunden besitzen, stützen. 

(153) Wie aus den überarbeiteten FATF-Empfehlungen hervorgeht, sollten die Verpflichteten die 

erforderlichen Informationen, die sie durch Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden erlangt 

haben, sowie die Aufzeichnungen über Transaktionen mindestens fünf Jahre lang 

aufbewahren, um eine umfassende Kooperation leisten und den Informationsersuchen der 

zuständigen Behörden zwecks Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung von 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zeitnah nachkommen zu können. Um 

unterschiedliche Vorgehensweisen zu vermeiden und die Anforderungen an den Schutz 

personenbezogener Daten und die Rechtssicherheit zu erfüllen, sollte die 

Aufbewahrungsfrist auf fünf Jahre ab dem Ende einer Geschäftsbeziehung oder einer 

gelegentlichen Transaktion festgesetzt werden. Es könnte Situationen geben, in denen die 

Funktionen zuständiger Behörden nicht wirksam ausgeführt werden können, wenn die 

einschlägigen Informationen, die sich im Besitz von Verpflichteten befinden, nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden. In solchen Fällen sollten zuständige Behörden 

in der Lage sein, Verpflichtete aufzufordern, Informationen im Einzelfall für einen 

längeren Zeitraum aufzubewahren, der fünf Jahre nicht überschreiten sollte. 
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(154) Bezieht sich der Begriff „zuständige Behörden“ auf Ermittlungs- und 

Strafverfolgungsbehörden, so sollte er so ausgelegt werden, dass er bei den 

Mitgliedstaaten, die sich an der Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der 

Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) beteiligen, die EUStA einschließt.  

(155) Weitergaben durch zentrale Meldestellen spielen eine entscheidende Rolle bei der 

frühzeitigen Aufdeckung möglicher krimineller Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der 

EUStA oder des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) fallen oder bei 

denen Europol und Eurojust frühzeitig gemäß ihren jeweiligen Mandaten operative 

Unterstützung leisten können, und können rasche und wirksame Ermittlungen und 

Strafverfolgungen unterstützen. Informationen, die von zentralen Meldestellen an die 

EUStA und das OLAF weitergegeben werden, sollten Gründe für den Verdacht enthalten, 

dass eine Straftat im Rahmen der jeweiligen Zuständigen der EUStA und des OLAF 

begangen werden könnte oder begangen wurde, und ihnen sollten alle einschlägigen 

Informationen beigefügt werden, die die zentrale Meldestelle besitzt und die ein 

Tätigwerden unterstützen können, einschließlich einschlägiger Finanz- und 

Verwaltungsinformationen. Fordern die EUStA und das OLAF Informationen von 

zentralen Meldestellen an, ist es ebenso wichtig, dass zentrale Meldestellen in der Lage 

sind, alle Informationen, die sie in Bezug auf den Fall besitzen, weiterzugeben. Gemäß 

den geltenden Bestimmungen in ihren Gründungsrechtsakten sollten die EUStA und das 

OLAF zentrale Meldestellen über die Schritte, die in Bezug auf die weitergegebenen 

Informationen unternommen wurden, und über alle einschlägigen Ergebnisse 

unterrichten. 
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(156) Damit während des Zeitraums zwischen dem Inkrafttreten und dem Geltungsbeginn dieser 

Verordnung die angemessene und wirksame Rechtspflege sichergestellt ist und das 

reibungslose Zusammenspiel der Verordnung mit dem nationalen Verfahrensrecht 

ermöglicht wird, sollten Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit laufenden 

Verfahren zwecks Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung möglicher Geldwäsche 

oder Terrorismusfinanzierung, wenn diese Verfahren, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Verordnung in den Mitgliedstaaten anhängig sind, ab diesem Datum fünf Jahre lang 

aufbewahrt werden; dieser Zeitraum sollte um weitere fünf Jahre verlängert werden können. 

(157) Für personenbezogene Daten, die für die Zwecke dieser Verordnung verarbeitet werden, 

gelten die Zugangsrechte der betroffenen Person. Jedoch würde der Zugang der betroffenen 

Person zu Informationen im Zusammenhang mit Meldungen verdächtiger Transaktionen die 

Wirksamkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erheblich 

beeinträchtigen. Aus diesem Grund könnten Ausnahmen und Beschränkungen dieses Rechts 

gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/679 gerechtfertigt sein. Die betroffene Person 

hat das Recht, zu verlangen, dass die in Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 genannte 

Behörde die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung überprüft, sowie das Recht, einen 

gerichtlichen Rechtsbehelf nach Artikel 79 jener Verordnung einzulegen. Diese Behörde 

kann auch von Amts wegen tätig werden, wenn dies in der Verordnung (EU) 2016/679 

vorgesehen ist. Unbeschadet der Einschränkungen des Zugangsrechts sollte die 

Aufsichtsbehörde der betroffenen Person mitteilen können, dass alle erforderlichen 

Überprüfungen durch die Aufsichtsbehörde erfolgt sind und zu welchen Ergebnissen sie 

hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der betreffenden Verarbeitung gelangt ist. 
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(158) Die Verpflichteten könnten die Dienste anderer privater Wirtschaftsteilnehmer in Anspruch 

nehmen. Jedoch sollte der Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung nur für die Verpflichteten gelten und die Verantwortung für die 

Einhaltung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung gänzlich bei den Verpflichteten verbleiben. Um Rechtssicherheit 

zu gewährleisten und zu vermeiden, dass bestimmte Dienstleistungen ungewollt in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung einbezogen werden, muss klargestellt werden, dass 

Personen, die lediglich Papierdokumente in elektronische Daten umwandeln und im Rahmen 

eines Vertrags mit einem Verpflichteten handeln, sowie Personen, die für Kreditinstitute 

oder Finanzinstitute lediglich Nachrichtenübermittlungs- oder andere 

Unterstützungssysteme für den Transfer von Geldbeträgen im Sinne von Artikel 4 

Nummer 25 der Richtlinie (EU) 2015/2366 oder Clearing- und Abwicklungssysteme zur 

Verfügung stellen, nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(159) Die Verpflichteten sollten angemessene und zutreffende Informationen zum wirtschaftlichen 

Eigentümer und zur Kontrolle juristischer Personen einholen und vorhalten. Da 

Inhaberaktien derjenigen Person Eigentumsrechte verleihen, die das Inhaberzertifikat besitzt, 

geben sie dem wirtschaftlichen Eigentümer die Möglichkeit, anonym zu bleiben. Um 

sicherzustellen, dass solche Aktien nicht für Zwecke der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung missbraucht werden, sollten Unternehmen, deren Wertpapiere 

nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder deren Aktien nicht als intermediär 

verwahrte Wertpapiere ausgegeben werden, alle bestehenden Inhaberaktien in Namensaktien 

umwandeln, sie immobilisieren oder bei einem Finanzinstitut hinterlegen. Darüber hinaus 

sollten Bezugsscheine für Inhaberaktien nur in intermediär verwahrter Form zulässig sein. 
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(160) Die Anonymität von Kryptowerten birgt Risiken eines Missbrauchs zu kriminellen 

Zwecken. Anonyme Kryptowertekonten und andere Anonymisierungsinstrumente 

ermöglichen keine Rückverfolgung von Kryptowertetransfers und erschweren zugleich die 

Identifizierung möglicherweise verdächtiger verbundener Transaktionen oder die 

Anwendung einer hinreichenden Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden. Um eine wirksame 

Anwendung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung auf Kryptowerte zu gewährleisten, ist es notwendig, die 

Bereitstellung und Verwahrung von anonymen Kryptowertekonten oder Konten, die die 

Anonymisierung oder verstärkte Verschleierung von Transaktionen durch Anbieter von 

Kryptowerte-Dienstleistungen ermöglichen, einschließlich durch anonymitätsverstärkende 

Kryptowährungen, zu untersagen. Dieses Verbot gilt nicht für Anbieter von Hardware und 

Software oder Anbieter von selbst gehosteten Geldbörsen, sofern sie weder Zugang zu 

diesen Krypto-Geldbörsen noch Kontrolle darüber haben. 

(161) Bei Barzahlungen über große Beträge besteht eine hohe Anfälligkeit für Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und diese Anfälligkeit wurde durch die Anforderung, dass die 

Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche auf Personen, die mit Gütern handeln, 

angewandt werden müssen, wenn diese Barzahlungen über 10 000 EUR oder mehr tätigen 

oder entgegennehmen, nicht hinreichend gemindert. Zugleich haben die unterschiedlichen 

Ansätze der Mitgliedstaaten die Wettbewerbsgleichheit im Binnenmarkt zum Nachteil der 

Unternehmen in Mitgliedstaaten mit strengeren Kontrollen untergraben. Deshalb ist es 

notwendig, eine unionsweite Obergrenze für Barzahlungen über große Beträge von 

10 000 EUR einzuführen. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, niedrigere 

Schwellenwerte und weitere strengere Vorschriften zu erlassen, soweit mit ihnen legitime 

Ziele im öffentlichen Interesse verfolgt werden. Da der Rahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der Regulierung der Wirtschaft beruht, 

sollte die Obergrenze nicht für Zahlungen zwischen natürlichen Personen gelten, die 

nicht in beruflicher Eigenschaft handeln. Um sicherzustellen, dass mit der unionsweiten 

Obergrenze nicht unbeabsichtigt Hindernisse für Personen, die zur Ausführung von 

Zahlungen keine Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen oder keinen Zugang dazu 

haben, oder für Unternehmen bei der Einzahlung von Einkünften aus ihren Tätigkeiten 

auf ihre Konten geschaffen werden, sollten Zahlungen oder Einzahlungen, die in den 

Räumlichkeiten von Kreditinstituten, Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten getätigt 

werden, ebenfalls von der Anwendung der Obergrenze ausgenommen werden. 
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▌  

(162) Barzahlungen oder Einzahlungen, die in den Räumlichkeiten von Kreditinstituten, 

Zahlungsdienstleistern und E-Geld-Anbietern getätigt werden und den Schwellenwert für 

Barzahlungen über große Beträge überschreiten, sollten nicht standardmäßig als 

Indikator oder Verdachtsmoment für Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten 

oder Terrorismusfinanzierung betrachtet werden. Die Meldung solcher Transaktionen 

ermöglicht es der zentralen Meldestelle, Muster in Bezug auf die Bewegung von 

Barmitteln zu bewerten und zu ermitteln, und während solche Informationen zu den 

operativen oder strategischen Analysen der zentralen Meldestelle beitragen, 

unterscheiden sie sich von Meldungen verdächtiger Transaktionen aufgrund des 

Charakters schwellenwertbasierter Offenlegungen. Zu diesem Zweck ersetzen 

schwellenwertbasierte Offenlegungen nicht die Anforderung zur Meldung verdächtiger 

Transaktionen oder zur Anwendung verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen in Fällen mit 

höherem Risiko. Die zentralen Meldestellen sollten verlangen können, dass die 

Meldungen innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen, was auch die regelmäßige 

Übermittlung in aggregierter Form beinhalten könnte. 

(163) Es könnte Fälle geben, in denen Gründe höherer Gewalt, beispielsweise infolge von 

Naturkatastrophen, zu einem weitreichenden Verlust des Zugangs zu anderen 

Zahlungsmechanismen als Bargeld führen. In solchen Fällen sollten die Mitgliedstaaten 

in der Lage sein, die Anwendung der Obergrenze für Barzahlungen über große Beträge 

auszusetzen. Eine solche Aussetzung ist eine außergewöhnliche Maßnahme und sollte nur 

dann angewandt werden, wenn sie als Reaktion auf hinreichend begründete 

Ausnahmesituationen erforderlich ist. Die Unmöglichkeit des Zugangs zu 

Finanzdienstleistungen stellt keinen triftigen Grund für die Aussetzung der Obergrenze 

dar, wenn dies darauf zurückzuführen ist, dass ein Mitgliedstaat es versäumt hat, zu 

gewährleisten, dass Verbraucher in seinem gesamten Hoheitsgebiet Zugang zu 

Finanzinfrastruktur haben. 
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(164) Die Kommission sollte die Kosten, den Nutzen und die Auswirkungen einer Anpassung der 

Obergrenze für Barzahlungen über große Beträge auf Unionsebene bewerten, um die 

Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen noch stärker anzugleichen und die 

Möglichkeiten für Straftäter, Bargeld zur Geldwäsche zu verwenden, einzuschränken. Bei 

dieser Bewertung sollte insbesondere geprüft werden, welche Höhe einer harmonisierten 

Obergrenze für Barzahlungen auf Unionsebene am angemessensten wäre, wobei die derzeit 

in vielen Mitgliedstaaten geltenden Obergrenzen für Barzahlungen, die Durchsetzbarkeit 

einer solchen Obergrenze auf Unionsebene und die Auswirkungen einer solchen Obergrenze 

auf den Status des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel berücksichtigt werden sollten. 

(165) Die Kommission sollte auch die Kosten, den Nutzen und die Auswirkungen einer 

Absenkung des Schwellenwerts von 25 % für die Identifizierung der wirtschaftlichen 

Eigentümer in Fällen bewerten, in denen die Kontrolle durch Eigentumsbeteiligung 

ausgeübt wird. Bei dieser Bewertung sollten insbesondere die Lehren aus Mitgliedstaaten 

oder Drittländern mit niedrigeren Schwellenwerten berücksichtigt werden. 

(166) Mit hochwertigen Gütern verbundene Risiken könnten sich auch auf andere hochgradig 

tragbare Güter erstrecken, wie etwa Kleidungsstücke und Bekleidungszubehör. Die 

Kommission sollte daher prüfen, ob es notwendig ist, den Kreis der Verpflichteten auf 

Händler solcher hochwertiger Güter auszuweiten. Da mit dieser Verordnung erstmals 

verbindliche schwellenwertbasierte Offenlegungen für bestimmte hochwertige Güter auf 

Unionsebene eingeführt werden, sollte die Kommission darüber hinaus auf der 

Grundlage der im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Verordnung 

gesammelten Erfahrungen prüfen, ob es notwendig ist, den Kreis der Waren, die 

schwellenwertbasierten Offenlegungen unterliegen, auszuweiten und das Format solcher 

Offenlegungen im Hinblick auf die Nutzung verbindlicher schwellenwertbasierter 

Offenlegungen durch zentrale Meldestellen zu harmonisieren. Schließlich sollte die 

Kommission angesichts der Risiken, die mit hochwertigen Gütern in Freihandelszonen 

verbunden sind, prüfen, ob es notwendig ist, den Kreis der Informationen auszuweiten, 

die von Wirtschaftsteilnehmern, die hochwertige Güter in diesen Freihandelszonen 

handeln und aufbewahren, zu melden sind. 
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(167) Um eine übereinstimmende Anwendung der Anforderungen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicherzustellen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte im Hinblick auf 

Folgendes zu erlassen: Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, Drittländern, die 

Mängel bei der Einhaltung aufweisen, und Drittländern, die eine spezifische und ernsthafte 

Bedrohung für das Finanzsystem der Union darstellen, sowie von Gegenmaßnahmen oder 

spezifischen verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen, die die von solchen Drittländern ausgehenden 

Risiken abmindern; Ermittlung von zusätzlichen Fällen mit höherem Risiko, die die Union 

betreffen, und damit verbundener verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen; Ermittlung 

gemeinsamer zusätzlicher Kategorien wichtiger öffentlicher Ämter; Ermittlung der 

Kategorien von Gesellschaften, die mit einem höheren Risiko verbunden sind, und der 

damit verbundenen niedrigeren Schwellenwerte zum Zweck der Ermittlung des 

wirtschaftlichen Eigentümers durch Eigentumsbeteiligung; Festlegung der Kategorien 

von Verstößen gegen Transparenzanforderungen zum wirtschaftlichen Eigentum, die 

Sanktionen unterliegen, sowie der dafür haftenden Personen, der Indikatoren für die 

Einstufung des Schweregrads dieser Verstöße und der bei der Festsetzung der Höhe der 

Sanktionen zu berücksichtigenden Kriterien. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 

Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung29 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der 

Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 

ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
29  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(168) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, von der AMLA entwickelte 

technische Regulierungsstandards anzunehmen, in denen Folgendes festgelegt wird: die 

Mindestanforderungen an gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen, 

einschließlich der Mindeststandards für den Informationsaustausch, der Kriterien zur 

Ermittlung des Mutterunternehmens und der Bedingungen, unter denen Strukturen mit 

gemeinsamen Eigentums-, Management- oder Compliance-Kontrollen zur Anwendung 

gruppenweiter Strategien, Verfahren und Kontrollen verpflichtet sind; die Art von 

zusätzlichen Maßnahmen, einschließlich der Mindestmaßnahmen, die Gruppen zu treffen 

haben, wenn das Recht von Drittländern die Anwendung gruppenweiter Strategien, 

Verfahren und Kontrollen sowie Aufsichtsmaßnahmen nicht gestattet; die Verpflichteten, 

Sektoren und Transaktionen, bei denen ein höheres Risiko besteht und die gelegentliche 

Transaktionen niedrigen Wertes durchführen, die entsprechenden Werte, die Kriterien für 

die Ermittlung gelegentlicher Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie die Kriterien 

für die Ermittlung verbundener Transaktionen zum Zweck der Erfüllung von 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden; und die zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten 

gegenüber Kunden notwendigen Informationen. Die Kommission sollte diese technischen 

Regulierungsstandards im Wege von delegierten Rechtsakten gemäß Artikel 290 AEUV und 

im Einklang mit Artikel 49 der Verordnung (EU) 2024/…+ erlassen.

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(169) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, zur Festlegung der 

Methode zur Ermittlung von Drittländern, die eine spezifische und ernsthafte Bedrohung 

für das Finanzsystem der Union darstellen; zur Festlegung des Formats für die 

Erstellung und Übermittlung der Listen der wichtigen öffentlichen Ämter der 

Mitgliedstaaten; und zur Ermittlung der Arten von dem Recht der Mitgliedstaaten 

unterliegenden juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen, die Express-Trusts 

ähneln. Diese Befugnisse sollen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates30 ausgeübt werden. Der Kommission sollten 

ebenfalls Durchführungsbefugnisse zur Entscheidung über die Beendigung spezifischer 

nationaler Gegenmaßnahmen übertragen werden. 

(170) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, von der AMLA entwickelte 

technische Durchführungsstandards zur Festlegung des für die Berichterstattung über 

verdächtige Transaktionen und für die Bereitstellung von Transaktionsaufzeichnungen zu 

verwendenden Formats und des von zentralen Meldestellen für die Bericht von 

Informationen an die EUStA zu verwendenden Formats zu erlassen. Die Kommission sollte 

diese technischen Regulierungsstandards im Wege von Durchführungsrechtsakten gemäß 

Artikel 291 AEUV und im Einklang mit Artikel 53 der Verordnung (EU) 2024/…+ erlassen. 

                                                 
30 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 
Verordnung einfügen. 
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(171) Diese Verordnung steht im Einklang mit den durch die Charta anerkannten Grundrechten 

und Grundsätzen, insbesondere dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, dem 

Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und der unternehmerischen Freiheit. 

(172) Im Einklang mit dem in Artikel 21 der Charta niedergelegten Verbot jeglicher 

Diskriminierung sollten die Verpflichteten die Risikobewertungen im Rahmen der 

Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden ohne jede Diskriminierung durchführen. 

(173) Bei der Ausarbeitung eines Berichts mit einer Beurteilung der Durchführung dieser 

Verordnung sollte die Kommission die Achtung der in der Charta anerkannten Grundrechte 

und Grundsätze angemessen berücksichtigen. 
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(174) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 

der Union für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und wegen des Umfangs oder 

der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union 

im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 

diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(175) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2018/1725 konsultiert und hat am 22. September 2021eine Stellungnahme 

abgegeben31] — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
31 ABl. C 524 vom 29.12.2021, S. 10. 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

ABSCHNITT 1 

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird Folgendes geregelt: 

a) die Maßnahmen, die Verpflichtete anzuwenden haben, um Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu verhindern; 

b) die Anforderungen für die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums bei juristischen 

Personen, Express Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen; 

c) die Maßnahmen zur Eindämmung des Missbrauchs anonymer Instrumente. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Geldwäsche“ die in Artikel 3 Absätze 1 und 5 der Richtlinie (EU) 2018/1673 genannten 

Handlungen einschließlich Beihilfe und Anstiftung zu diesen Handlungen und des 

Versuchs, unabhängig davon, ob der Vermögensgegenstand, der der Geldwäsche 

unterzogen werden soll, aus Taten stammt, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder 

im Hoheitsgebiet eines Drittlands begangen wurden; ob Kenntnis, Vorsatz oder Zweck, die 

ein Merkmal dieser Handlungen sein müssen, vorliegen, kann aus den objektiven 

Tatumständen abgeleitet werden; 

2. „Terrorismusfinanzierung“ die in Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2017/541 genannten 

Handlungen einschließlich Beihilfe und Anstiftung zu diesen Handlungen und des 

Versuchs, unabhängig davon, ob sie im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder im 

Hoheitsgebiet eines Drittlands begangen werden; ob Kenntnis, Vorsatz oder Zweck, die ein 

Merkmal dieser Handlungen sein müssen, vorliegen, kann aus den objektiven 

Tatumständen abgeleitet werden; 

3. „kriminelle Tätigkeit“ eine kriminelle Tätigkeit im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der 

Richtlinie (EU) 2018/1673 sowie Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der 

Union im Sinne von Artikel 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2017/1371, Bestechlichkeit 

und Bestechung im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 und missbräuchliche Verwendung im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 jener Richtlinie; 
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4. „Geldbeträge“ bzw. „Gelder“ oder „Vermögensgegenstände“ Vermögensgegenstände im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2018/1673; 

5. „Kreditinstitut“ 

a) ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, 

b) eine in der Union gelegene Zweigstelle eines Kreditinstituts im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 17 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, unabhängig davon, ob 

sich deren Hauptsitz in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland befindet; 

6. „Finanzinstitut“ 

a) ein Unternehmen, das kein Kreditinstitut und keine Wertpapierfirma ist und das eine 

oder mehrere der in Anhang I Nummern 2 bis 12, 14 und 15 der Richtlinie 

2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates32 aufgeführten Tätigkeiten 

ausübt, einschließlich der Tätigkeiten von Wechselstuben (bureaux de change) – mit 

Ausnahme der in Anhang I Nummer 8 der Richtlinie (EU) 2015/2366 

aufgeführten Tätigkeiten –, oder ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit im 

Erwerb von Beteiligungen besteht, einschließlich einer Finanzholdinggesellschaft, 

einer finanziellen gemischten Holdinggesellschaft und einer finanziellen 

gemischten Holdinggesellschaft; 

                                                 
32 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 338). 
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▌  

b) ein Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 1 der Richtlinie 

2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates33, sofern es 

Lebensversicherungstätigkeiten oder andere Versicherungstätigkeiten mit 

Anlagezweck ausübt, die unter die genannte Richtlinie fallen, einschließlich 

Versicherungsholdinggesellschaften und gemischter 

Versicherungsholdinggesellschaften im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 Buchstaben f 

und g der Richtlinie 2009/138/EG; 

c) einen Versicherungsvermittler im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 der 

Richtlinie (EU) 2016/97, wenn dieser im Zusammenhang mit Lebensversicherungen 

und anderen Dienstleistungen mit Anlagezweck handelt, mit Ausnahme eines 

Versicherungsvermittlers, der keine Prämien oder Beträge, die für den Kunden 

bestimmt sind, erhebt und unter der Verantwortung eines oder mehrerer 

Versicherungsunternehmen oder -vermittler für die sie betreffenden Produkte 

handelt; 

d) eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates34; 

                                                 
33 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

34 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 
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e) einen Organismus für gemeinsame Anlagen, insbesondere 

i) einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 

Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG und dessen 

Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b jener 

Richtlinie oder eine gemäß jener Richtlinie zugelassene 

Investmentgesellschaft, die keine Verwaltungsgesellschaft benannt hat und die 

OGAW-Anteile in der Union zum Kauf anbietet; 

ii) einen alternativen Investmentfonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU und dessen Verwalter alternativer 

Investmentfonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b jener Richtlinie, 

die in den in deren Artikel 2 festgelegten Geltungsbereich jener Richtlinie 

fallen; 

f) einen Zentralverwahrer im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates35; 

g) einen Kreditgeber im Sinne von Artikel 4 Nummer 2 der Richtlinie 2014/17/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates36 und von Artikel 3 Buchstabe b der 

Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates37; 

                                                 
35 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 
Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 
2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

36 Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 
2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. 
L 60 vom 28.2.2014, S. 34). 

37 Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 
über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des 
Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66). 
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h) einen Kreditvermittler im Sinne von Artikel 4 Nummer 5 der Richtlinie 

2014/17/EU und von Artikel 3 Buchstabe f der Richtlinie 2008/48/EG, wenn 

Geldbeträge im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 2015/2366 im 

Zusammenhang mit dem Kreditvertrag gehalten werden, mit Ausnahme von 

Kreditvermittlern, die Tätigkeiten unter der Verantwortung eines oder mehrerer 

Kreditgeber oder Kreditvermittler ausüben; 

i) einen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen; 

j) eine in der Union gelegene Zweigstelle eines Finanzinstituts gemäß Buchstaben a bis 

i, unabhängig davon, ob sich deren Hauptsitz in einem Mitgliedstaat oder einem 

Drittland befindet; 

7. „Kryptowert“ einen Kryptowert im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 5 der 

Verordnung (EU) 2023/1114, außer wenn der Kryptowert in die in Artikel 2 Absatz 4 jener 

Verordnung genannten Kategorien fällt; 

8. „Krypto-Dienstleistungen“ Krypto-Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 

Nummer 16 der Verordnung (EU) 2023/1114 mit Ausnahme der Beratung zu 

Kryptowerten gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe h jener Verordnung; 

9. „Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen“ einen Anbieter von Kryptowerte-

Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der Verordnung (EU) 

2023/1114, wenn er eine oder mehrere Krypto-Dienstleistungen erbringt; 
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10. „finanzielle gemischte Holdinggesellschaft“ ein Unternehmen, das keine 

Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft ist und das kein 

Tochterunternehmen eines anderen Unternehmens ist, zu dessen Tochterunternehmen 

mindestens ein Kreditinstitut oder Finanzinstitut gehört; 

11. „Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften“ jede natürliche oder juristische Person, die 

gewerbsmäßig eine der folgenden Dienstleistungen für Dritte erbringt: 

a) Gründung von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen; 

b) Ausübung der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer Gesellschaft, der 

Funktion eines Gesellschafters einer Personengesellschaft oder einer ähnlichen 

Funktion bei einer anderen juristischen Person oder Bestellung einer anderen Person 

für die zuvor genannten Funktionen; 

c) Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Post- oder Verwaltungsadresse sowie 

anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen für eine Gesellschaft, eine 

Personengesellschaft oder eine andere juristische Person oder Rechtsvereinbarung; 

d) Ausübung der Funktion eines Trustees eines Express Trusts oder einer 

gleichwertigen Funktion für eine ähnliche Rechtsvereinbarung oder Bestellung einer 

anderen Person für die zuvor genannten Funktionen; 

e) Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person oder 

Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannte Funktion; 
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12. „Glücksspieldienst“ einen Dienst, der einen geldwerten Einsatz bei Glücksspielen, 

einschließlich Spielen, die eine gewisse Geschicklichkeit voraussetzen, erfordert, wie etwa 

Lotterien, Kasinospiele, Pokerspiele und Wetten, die an einem physischen Ort oder auf 

beliebigem Wege aus der Ferne, auf elektronischem Wege oder über eine andere 

kommunikationserleichternde Technologie und auf individuelle Anfrage eines 

Diensteempfängers angeboten werden; 

13. „nichtfinanzielle gemischte Holdinggesellschaft“ ein Unternehmen, das keine 

Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft ist und das kein 

Tochterunternehmen eines anderen Unternehmens ist, zu dessen Tochterunternehmen 

mindestens ein Verpflichteter gemäß Artikel 3 Nummer 3 gehört; 

▌  

▌  

14. „selbst gehostete Adresse“ eine selbst gehostete Adresse im Sinne von Artikel 3 

Nummer 20 der Verordnung (EU) 2023/1113; 
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15. „Schwarmfinanzierungsdienstleister“ einen Schwarmfinanzierungsdienstleister im 

Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2020/1503; 

16. „Schwarmfinanzierungsvermittler“ ein Unternehmen, das kein 

Schwarmfinanzierungsdienstleister ist und dessen Geschäftstätigkeit darin besteht, über 

ein internetgestütztes Informationssystem, das für die Öffentlichkeit oder für nur eine 

begrenzte Anzahl von Geldgebern zugänglich ist, die Zusammenführung von Folgenden 

zu ermöglichen oder zu erleichtern: 

a) Projektträgern, d. h. natürlichen oder juristischen Personen, die eine 

Finanzierung von Projekten anstreben, die ein vordefiniertes Vorhaben oder eine 

Reihe von vordefinierten Vorhaben mit einem bestimmten Ziel beinhalten, etwa die 

Mittelbeschaffung für einen bestimmten Zweck oder ein bestimmtes Ereignis, 

unabhängig davon, ob diese Projekte der Öffentlichkeit oder einer begrenzten 

Anzahl von Geldgebern vorgeschlagen werden, und 

b) Geldgebern, d. h. natürlichen oder juristischen Personen, die zur Finanzierung 

von Projekten beitragen, etwa über verzinste oder unverzinste Darlehen oder 

Spenden, auch wenn solche Spenden einen Anspruch auf einen immateriellen 

Vorteil begründen; 

17. „E-Geld“ E-Geld im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates38, jedoch ohne den monetären Wert im Sinne 

von Artikel 1 Absätze 4 und 5 jener Richtlinie; 

                                                 
38 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 
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18. „Niederlassung“ die tatsächliche Ausübung einer unter Artikel 3 fallenden 

wirtschaftlichen Tätigkeit durch einen Verpflichteten in einem Mitgliedstaat oder einem 

Drittland, in dem sich nicht dessen Hauptsitz befindet, auf unbestimmte Zeit und durch 

eine stabile Infrastruktur, darunter 

a) eine Zweigstelle oder ein Tochterunternehmen, 

b) im Fall von Kredit- und Finanzinstituten eine Infrastruktur, die nach den 

Aufsichtsvorschriften als Niederlassung gilt; 

19. „Geschäftsbeziehung“ eine geschäftliche, berufliche oder gewerbliche Beziehung, die mit 

den gewerblichen Tätigkeiten eines Verpflichteten in Verbindung steht, die zwischen 

einem Verpflichteten und einem Kunden – auch ohne Vorliegen eines schriftlichen 

Vertrags – begründet wird und bei der bei Zustandekommen des Kontakts davon 

ausgegangen wird, dass sie von gewisser Regelmäßigkeit oder Dauer ist oder sein wird; 

20. „verbundene Transaktionen“ zwei oder mehr Transaktionen mit identischer oder ähnlicher 

Herkunft und Bestimmung sowie mit identischem oder ähnlichem Zweck oder anderen 

relevanten Merkmalen innerhalb eines bestimmten Zeitraums; 

21. „Drittland“ einen Rechtsraum, einen unabhängigen Staat oder ein autonomes Gebiet, der 

bzw. das nicht Teil der Union ist und über eigene Rechtsvorschriften oder 

Durchsetzungsmechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verfügt; 
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22. „Korrespondenzbankbeziehung“ 

a) die Erbringung von Bankdienstleistungen durch ein Kreditinstitut als das 

Korrespondenzinstitut für ein anderes Kreditinstitut als das Respondenzinstitut; 

hierzu zählen unter anderem die Unterhaltung eines Kontokorrent- oder eines 

anderen Bezugskontos und die Erbringung damit verbundener Leistungen wie die 

Verwaltung von Barmitteln, internationale Transfers von Geldbeträgen im Sinne 

von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 2015/2366, Scheckverrechnung, 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Durchlaufkonten und Devisengeschäfte; 

b) die Beziehungen zwischen Kreditinstituten und Finanzinstituten, sowohl mit- als 

auch untereinander, wenn ähnliche Leistungen durch ein Korrespondenzinstitut für 

ein Respondenzinstitut erbracht werden; dies umfasst unter anderem Beziehungen, 

die für Wertpapiergeschäfte oder Transfers von Geldbeträgen im Sinne von 

Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 2015/2366, für Transaktionen in 

Kryptowerten oder für Kryptowertetransfers aufgenommen wurden; 
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23. „Mantelgesellschaft“ (shell institution) 

a) – im Fall von Kredit- und Finanzinstituten, die keine Anbieter von Kryptowerte-

Dienstleistungen sind – ein Kreditinstitut, ein Finanzinstitut oder ein Institut, das 

Tätigkeiten ausübt, die denen eines Kreditinstituts oder eines Finanzinstituts 

gleichwertig sind, das in einem Land gegründet wurde, in dem es nicht physisch 

präsent ist, sodass eine echte Leitung und Verwaltung stattfinden könnte, und das 

keiner regulierten Finanzgruppe angeschlossen ist; 

b) – im Fall von Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen – ein Unternehmen, 

dessen Name im von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 110 der Verordnung (EU) 2023/1114 erstellten Register aufgeführt 

ist, oder ein Unternehmen aus einem Drittland, das Krypto-Dienstleistungen 

erbringen, ohne dort zugelassen oder eingetragen zu sein oder der Aufsicht im 

Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 

unterliegen; 

24. „Kryptowertekonto“ ein Kryptowertekonto im Sinne von Artikel 3 Nummer 19 der 

Verordnung (EU) 2023/1113; 

25. „anonymitätsverstärkende Kryptowährungen“ Kryptowerte mit eingebauten Merkmalen, 

mit denen Informationen über Kryptowertetransfers entweder systematisch oder optional 

anonymisiert werden sollen; 
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26. „virtuelle IBAN“ eine Kennung, durch die Zahlungen auf ein Zahlungskonto mit einer 

IBAN umgeleitet werden, die nicht der genannten Kennung entspricht; 

27. „Rechtsträgerkennung“ den einer juristischen Person im Sinne der Norm ISO 17442 der 

Internationalen Organisation für Normung zugewiesenen einmaligen alphanumerischen 

Referenzcode; 

28. „wirtschaftlicher Eigentümer“ jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren 

Kontrolle eine juristische Person, ein Express Trust oder eine ähnliche Rechtsvereinbarung 

letztlich steht ▌; 

29. „Express Trust“ einen Trust, der von dem Settlor willentlich unter Lebenden oder von 

Todes wegen – in der Regel in Form eines schriftlichen Dokuments – errichtet wird, um 

Vermögenswerte zugunsten eines Begünstigten oder für einen bestimmten Zweck unter 

die Kontrolle eines Trustees zu stellen; 

30. „Objekte einer Ermächtigung“ die natürlichen oder juristischen Personen oder die 

Kategorie natürlicher oder juristischer Personen, unter denen die Trustees die 

Begünstigten eines Discretionary Trusts auswählen können; 

31. „Letztbegünstigter bei Nichtausübung der Ermächtigung“ die natürlichen oder 

juristischen Personen oder die Kategorie natürlicher oder juristischer Personen, die 

Begünstigte eines Discretionary Trusts sind, sollten die Trustees nicht von ihrem 

Ermessen Gebrauch machen; 
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32. „Rechtsvereinbarung“ einen Express Trust oder eine Vereinbarung mit ähnlicher Struktur 

oder Funktion wie ein Express Trust, insbesondere auch Fiducie und bestimmte Arten von 

Treuhand und Fideicomiso; 

33. „grundlegende Informationen“ Informationen 

a) in Verbindung mit einer juristischen Person wie 

i) die Rechtsform und der Namen einer juristischen Person; 

ii) der Errichtungsakt und, falls er Gegenstand eines gesonderten Aktes ist, die 

Satzung; 

iii) die Anschrift des eingetragenen oder offiziellen Sitzes und – falls abweichend 

– der Ort, an dem sich der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit 

befindet, und das Land der Gründung; 

iv) eine Liste der gesetzlichen Vertreter; 

v) gegebenenfalls eine Liste von Anteilseignern oder Mitgliedern, einschließlich 

Informationen zur Anzahl der von jedem Anteilseigner Anteile und zu den 

Kategorien dieser Anteile und der Art der damit verbundenen Stimmrechte; 

vi) gegebenenfalls die Registernummer, die einheitliche europäische Kennung, 

die Steuer-Identifikationsnummer und die Rechtsträgerkennung; 

vii) im Fall von Stiftungen, die Vermögenswerte, die von der Stiftung zur 

Verfolgung ihrer Ziele gehalten werden; 
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b) in Verbindung mit einer Rechtsvereinbarung wie 

i) der Namen oder die einheitliche Kennung der Rechtsvereinbarung; 

ii) die Errichtungsurkunde des Trusts oder ein gleichwertiges Dokument; 

iii) der Zweck bzw. die Zwecke der Rechtsvereinbarung, falls vorhanden; 

iv) die Vermögenswerte, die in der Rechtsvereinbarung gehalten oder über sie 

verwaltet werden; 

v) der Wohnsitz des Trustees bzw. der Trustees des Express Trusts oder der 

Personen, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende 

Position innehaben, und – falls abweichend – der Ort, von dem aus der 

Express Trust oder die ähnliche Rechtsvereinbarung verwaltet wird; 
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34. „politisch exponierte Person“ eine natürliche Person, die ▌wichtige öffentliche Ämter 

ausübt oder ausgeübt hat, einschließlich der folgenden: 

a) in einem Mitgliedstaat 

i) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und 

Staatssekretäre; 

ii) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder ähnlicher Gesetzgebungsorgane; 

iii) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, die Sitze in nationalen 

Exekutiv- oder Gesetzgebungsorganen oder in regionalen oder lokalen 

Exekutiv- oder Gesetzgebungsorganen, die Wahlkreise mit mindestens 

50 000 Einwohnern vertreten, innehaben; 

iv) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder 

sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von 

außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt 

werden kann; 
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v) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; 

vi) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; 

vii) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane von 

Unternehmen, die im Rahmen einer der in Artikel 22 der Richtlinie 

2013/34/EU aufgeführten Beziehung entweder unter der Kontrolle des Staats 

oder, wenn diese Unternehmen als mittlere oder große Unternehmen oder 

Gruppen im Sinne von Artikel 3 Absätze 3, 4, 6 und 7 der genannten 

Richtlinie gelten, unter der Kontrolle regionaler oder lokaler Behörden 

stehen; 

viii) Leiter regionaler und lokaler Behörden, einschließlich Gemeindeverbänden 

und Metropolregionen, mit mindestens 50 000 Einwohnern; 

ix) sonstige von den Mitgliedstaaten vorgesehene wichtige öffentliche Ämter; 
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b) in einer internationalen Organisation 

i) die obersten Amtsträger, ihre Stellvertreter und Mitglieder des Leitungsorgans 

oder Inhaber einer gleichwertigen Funktion bei einer internationalen 

Organisation; 

ii) Vertreter bei einem Mitgliedstaat oder bei der Union; 

c) auf Unionsebene 

Funktionen auf der Ebene der Organe und Einrichtungen der Union, die den unter 

Buchstabe a Ziffern i, ii, iv, v und vi genannten Ämtern gleichwertig sind; 

d) in einem Drittland 

Funktionen, die den unter Buchstabe a genannten Ämtern gleichwertig sind; 
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35. „Familienangehöriger“ 

a) einen Ehegatten oder einen Partner im Rahmen einer eingetragenen Partnerschaft, 

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder einer ähnlichen Vereinbarung; 

b) ein Kind und einen Ehegatten oder Partner im Rahmen einer eingetragenen 

Partnerschaft, einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder einer ähnlichen 

Vereinbarung; 

c) ein Elternteil; 

d) für die unter Nummer 34 Buchstabe a Ziffer i genannten Ämter und gleichwertige 

Funktionen auf Unionsebene oder in einem Drittland ein Geschwisterteil; 

36. „bekanntermaßen nahestehende Person“ 

a) eine natürliche Person, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch 

exponierten Person wirtschaftlicher Eigentümer von juristischen Personen oder 

Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch 

exponierten Person unterhält; 
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b) eine natürliche Person, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen 

Person oder einer Rechtsvereinbarung ist, welche bekanntermaßen de facto 

zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde; 

37. „Leitungsorgan“ das Organ oder die Organe eines Verpflichteten, die nach nationalem 

Recht bestellt wurden, die befugt sind, Strategie, Ziele und Gesamtpolitik des 

Verpflichteten festzulegen, und die die Entscheidungsprozesse der Geschäftsleitung 

beaufsichtigen und überwachen, und Personen umfassen, die die Geschäfte des 

Verpflichteten tatsächlich führen; in Ermangelung eines solchen Organs die Person, die 

die Geschäfte des Verpflichteten tatsächlich führt; 

38. „Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion“ das Leitungsorgan, das für die laufende 

Leitung des Verpflichteten verantwortlich ist; 

39. „Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion“ das Leitungsorgan bei der Wahrnehmung 

seiner Aufgabe der Beaufsichtigung und Überwachung der Entscheidungsprozesse der 

Geschäftsleitung; 

40. „Führungsebene“ die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion sowie 

Funktionsträger und Beschäftigte mit ausreichendem Wissen über die Risiken, die für das 

Institut in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen, und einer 

ausreichend hohen Position, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage 

treffen zu können; 
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41. „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, die aus einem Mutterunternehmen und seinen 

Tochterunternehmen ▌besteht, sowie Unternehmen, die untereinander durch eine 

Beziehung im Sinne von Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden sind; 

42. „Mutterunternehmen“ 

a) bei Gruppen, deren Hauptsitz sich in der Union befindet, einen Verpflichteten, der 

ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 9 der Richtlinie 

2013/34/EU ist, das selbst kein Tochterunternehmen eines anderen Unternehmens 

in der Union ist, sofern mindestens ein Tochterunternehmen Verpflichteter ist; 

b) bei Gruppen, deren Hauptsitz sich außerhalb der Union befindet, wenn mindestens 

zwei Tochterunternehmen Verpflichtete mit Sitz in der Union sind, ein 

Unternehmen innerhalb dieser Gruppe mit Sitz in der Union, das 

i) ein Verpflichteter ist, 
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ii) ein Unternehmen ist, das kein Tochterunternehmen eines anderen 

Unternehmens ist, das wiederum ein Verpflichteter mit Sitz in der Union ist, 

iii) über eine ausreichende Bedeutung innerhalb der Gruppe und ein 

ausreichendes Verständnis der Tätigkeiten der Gruppe verfügt, die den 

Anforderungen der vorliegenden Verordnung unterliegen, und 

iv) die Verantwortung für die Umsetzung der gruppenweiten Anforderungen 

gemäß Kapitel II Abschnitt 2 der vorliegenden Verordnung erhält; 

43. „Barmittel“ Barmittel im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

2018/1672 des Europäischen Parlaments und des Rates39; 

44. „zuständige Behörde“ 

a) eine zentrale Meldestelle; 

b) eine Aufsichtsbehörde; 

                                                 
39 Verordnung (EU) 2018/1672 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union verbracht 
werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 (ABl. L 284 vom 
12.11.2018, S. 6). 
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c) eine Behörde, deren Aufgabe es ist, Geldwäsche, deren Vortaten oder 

Terrorismusfinanzierung zu untersuchen oder strafrechtlich zu verfolgen, oder deren 

Aufgabe es ist, Vermögenswerte aus Straftaten zu ermitteln, zu beschlagnahmen oder 

einzufrieren und einzuziehen; 

d) eine Behörde mit besonderen Zuständigkeiten für die Bekämpfung von Geldwäsche 

oder Terrorismusfinanzierung; 

45. „Aufseher“ das Organ, das mit Aufgaben betraut ist, die sicherstellen sollen, dass die 

Verpflichteten die Anforderungen der vorliegenden Verordnung einhalten, einschließlich 

der AMLA bei der Wahrnehmung der Aufgaben, die ihr in Artikel 5 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2024/...+ übertragen wurden; 

46. „Aufsichtsbehörde“ einen Aufseher, der eine Behörde ist, oder die Behörde, die die 

Selbstverwaltungseinrichtungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben nach 

Artikel 37 der Richtlinie (EU) 2024/...++ beaufsichtigt, oder die AMLA, wenn sie als 

Aufseher agiert; 

47. „Selbstverwaltungseinrichtung“ eine Einrichtung, die Angehörige eines Berufes vertritt 

und die eine Rolle bei deren Regulierung, bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben 

aufsichts- oder überwachungsrechtlicher Art sowie bei der Gewährleistung der 

Durchsetzung der sie betreffenden Regeln wahrnimmt; 

48. „Gelder oder andere Vermögenswerte“ alle Vermögenswerte, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf finanzielle Vermögenswerte, wirtschaftliche Ressourcen – auch Öl und 

andere natürliche Ressourcen –, Vermögensgegenstände jeder Art – unabhängig davon, 

ob sie materiell oder immateriell und beweglich oder unbeweglich sind und wie sie 

erworben wurden – sowie rechtserhebliche Schriftstücke oder Urkunden in jeder Form – 

auch in elektronischer oder digitaler Form –, die das Recht auf solche Gelder oder 

andere Vermögenswerte oder Rechte daran belegen, unter anderem Bankkredite, 

Reiseschecks, Bankschecks, Zahlungsanweisungen, Anteile, Wertpapiere, Anleihen, 

Wechsel und Akkreditive, und alle Zinserträge, Dividenden oder anderen Einkünfte oder 

Wertzuwächse aus solchen Geldern oder anderen Vermögenswerten sowie alle anderen 

Vermögenswerte, die für den Erwerb von Geldern, Gütern oder Dienstleistungen 

verwendet werden können; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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49. „gezielte finanzielle Sanktionen“ sowohl das Einfrieren von Vermögenswerten als auch 

das Verbot, Gelder oder andere Vermögenswerte unmittelbar oder mittelbar zugunsten der 

Personen und Organisationen bereitzustellen, die in Beschlüssen des Rates auf der 

Grundlage von Artikel 29 EUV und in Verordnungen des Rates auf der Grundlage von 

Artikel 215 AEUV benannt wurden; 

50. „finanzielle Sanktionen der Vereinten Nationen“ sowohl das Einfrieren von 

Vermögenswerten als auch das Verbot, Gelder oder andere Vermögenswerte unmittelbar 

oder mittelbar zugunsten der Personen und Organisationen bereitzustellen, die gemäß 

Folgendem benannt oder in eine Liste aufgenommen wurden: 

a) der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 1267 (1999) und deren 

nachfolgenden Resolutionen; 

b) der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 1373 (2001), 

einschließlich der Feststellung, dass die einschlägigen Sanktionen auf die Person 

oder Organisation angewandt werden, und die Veröffentlichung dieser 

Feststellung; 

c) der finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der 

Proliferationsfinanzierung; 
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51. „finanzielle Sanktionen der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der 

Proliferationsfinanzierung“ sowohl das Einfrieren von Vermögenswerten als auch das 

Verbot, Gelder oder andere Vermögenswerte unmittelbar oder mittelbar zugunsten der 

Personen und Organisationen bereitzustellen, die gemäß Folgendem benannt oder in 

eine Liste aufgenommen wurden: 

a) der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 1718 (2006) und 

etwaiger nachfolgender Resolutionen; 

b) der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2231 (2015) und 

etwaiger nachfolgender Resolutionen; 

c) aller anderen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, mit denen 

im Zusammenhang mit der Finanzierung der Proliferation von 

Massenvernichtungswaffen Vermögenswerte eingefroren werden und die 

Bereitstellung von Geldern oder anderen Vermögenswerten verboten wird; 
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52. „Profifußballverein“ jede juristische Person, die ein Fußballverein oder Eigentümer 

oder Verwalter eines Fußballvereins ist, dem eine Lizenz erteilt wurde, der an der 

nationalen Fußballliga oder den nationalen Fußballligen eines Mitgliedstaats in der 

Union teilnimmt und dessen Spieler und Personal vertraglich eingestellt und im 

Gegenzug für ihre Dienstleistungen vergütet werden; 

53. „Fußballvermittler“ eine natürliche oder juristische Person, die gegen eine Gebühr 

Vermittlungsdienste erbringt und Fußballspieler oder Profifußballvereine bei 

Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss eines Vertrags für einen Fußballspieler 

vertritt oder Profifußballvereine bei Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss 

eines Vertrags für den Transfer eines Fußballspielers vertritt; 

54. „hochwertige Güter“ die in Anhang IV aufgeführten Güter; 

55. „Edelmetalle und Edelsteine“ die in Anhang V aufgeführten Edelmetalle und 

Edelsteine; 

56. „Kulturgüter“ Güter, die im Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des Rates40 

aufgeführt sind; 

57. „Partnerschaft für den Informationsaustausch“ einen Mechanismus, der den Austausch 

von Informationen zwischen Verpflichteten und gegebenenfalls den unter Nummer 44 

Buchstaben a, b und c genannten zuständigen Behörden und deren Verarbeitung durch 

die Verpflichteten und gegebenenfalls diese zuständigen Behörden für die Zwecke der 

Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, deren Vortaten und 

Terrorismusfinanzierung auf nationaler oder grenzüberschreitender Ebene und 

unabhängig von der Form dieser Partnerschaft ermöglicht. 

(2) Unter Absatz 1 Nummer 35 genannten öffentlichen Funktionen sind nicht als 

Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges umfassend zu verstehen; 

                                                 
40 Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Ausfuhr von 

Kulturgütern (ABl. L 39 vom 10.2.2009, S. 1). 
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(3) Wenn dies durch ihre Verwaltungsorganisation und ihr Risiko gerechtfertigt ist, 

können die Mitgliedstaaten niedrigere Schwellenwerte für die Benennung 

folgender wichtiger öffentlicher Ämter festlegen: 

a) Mitglieder der Führungsgremien der auf regionaler oder lokaler Ebene 

vertretenen politischen Parteien entsprechend Absatz 1 Nummer 34 

Buchstabe a Ziffer iii; 

b) Leiter regionaler und lokaler Behörden entsprechend Absatz 1 Nummer 34 

Buchstabe a Ziffer viii. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über diese niedrigeren 

Schwellenwerte; 

4. In Zusammenhang mit Absatz 1 Nummer 34 Buchstabe a Ziffer vii, sofern dies durch 

ihre Verwaltungsorganisation und ihr Risiko gerechtfertigt ist, können die 

Mitgliedstaaten niedrigere Schwellenwerte für die Ermittlung von Unternehmen, die 

unter der Kontrolle regionaler oder lokaler Behörden stehen, als jene in Artikel 3 

Absätze 3, 4, 6 und 7 der Richtlinie 2013/34/EU festlegen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über diese niedrigeren 

Schwellenwerte. 

5. Wenn dies durch ihre sozialen und kulturellen Strukturen und ihr Risiko gerechtfertigt 

ist, können die Mitgliedstaaten für die Benennung von Geschwistern als 

Familienangehörige politisch exponierter Personen einen breiteren Anwendungsbereich 

gemäß Absatz 1 Nummer 35 Buchstabe d vorsehen.  

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über diesen breiteren 

Anwendungsbereich. 
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ABSCHNITT 2 

GELTUNGSBEREICH 

Artikel 3 

Verpflichtete 

Die folgenden Unternehmen gelten für die Zwecke dieser Verordnung als Verpflichtete: 

1. Kreditinstitute, 

2. Finanzinstitute, 

3. die folgenden natürlichen oder juristischen Personen bei der Ausübung ihrer beruflichen 

Tätigkeit: 

a) Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater sowie jede andere natürliche 

oder juristische Person, einschließlich selbstständiger Angehöriger von 

rechtsberatenden Berufen wie Rechtsanwälten, die – unmittelbar oder über Dritte, 

mit denen diese andere Person verbunden ist, – als wesentliche geschäftliche oder 

berufliche Tätigkeit materielle Hilfe, Unterstützung oder Beratung im Hinblick auf 

Steuerangelegenheiten leistet; 

b) Notare, Rechtsanwälte und andere selbstständige Angehörige von rechtsberatenden 

Berufen, wenn sie im Namen und auf Rechnung ihres Mandanten Finanz- oder 

Immobilientransaktionen durchführen oder für ihren Mandanten an der Planung oder 

Durchführung von Transaktionen mitwirken, die eine der folgenden Handlungen 

betreffen: 

i) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben, 
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ii) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten, 

einschließlich Kryptowerten, ihres Mandanten, 

iii) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar-, Wertpapier- oder 

Kryptowertekonten, 

iv) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von 

Gesellschaften erforderlichen Mittel, 

v) Gründung, Errichtung, Betrieb oder Verwaltung von Trusts, Gesellschaften, 

Stiftungen oder ähnlichen Strukturen, 

c) Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften; 

d) Immobilienmakler und andere Fachkräfte im Immobilienbereich, soweit sie als 

Vermittler bei Immobilientransaktionen tätig sind, auch im Zusammenhang mit 

der Vermietung von Immobilien in Bezug auf Transaktionen, bei denen sich die 

monatliche Miete unabhängig vom Zahlungsmittel auf mindestens 10 000 EUR 

oder den Gegenwert in Landeswährung beläuft; 

e) Personen, deren regelmäßige oder hauptberufliche Tätigkeit im Handel mit 

Edelmetallen und Edelsteinen besteht; 

f) Personen, deren regelmäßige oder hauptberufliche Tätigkeit im Handel mit 

hochwertigen Gütern besteht; 
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g) Anbieter von Glücksspieldiensten; 

h) Schwarmfinanzierungsdienstleister und Schwarmfinanzierungsvermittler; 

i) Personen, die mit Kulturgütern handeln oder beim Handel mit Kulturgütern als 

Vermittler tätig werden, auch Kunstgalerien und Auktionshäuser, sofern sich der 

Wert einer Transaktion oder verbundener Transaktionen auf mindestens 10 000 EUR 

oder den Gegenwert in Landeswährung beläuft; 

j) Personen, die Kulturgüter und andere hochwertige Güter aufbewahren, mit ihnen 

handeln oder beim Handel mit ihnen als Vermittler tätig werden, wenn dies in 

Freizonen und Zolllagern erfolgt, sofern sich der Wert einer Transaktion oder der 

verbundenen Transaktionen auf mindestens 10 000 EUR oder den Gegenwert in 

Landeswährung beläuft; 
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k) Hypotheken- und Verbraucherkreditvermittler, bei denen es sich nicht um 

Kreditinstitute oder Finanzinstitute handelt, mit Ausnahme von Kreditvermittlern, 

die Tätigkeiten unter der Verantwortung eines oder mehrerer Kreditgeber(s) oder 

Kreditvermittler(s) ausüben; 

l) Investitionsmigrationsberater, die Drittstaatsangehörige vertreten oder 

Vermittlungsdienste für Drittstaatsangehörige anbieten dürfen, welche gegen eine 

Investition jeglicher Art, insbesondere auch gegen Vermögenstransfers, gegen den 

Erwerb oder die Anmietung von Immobilien, gegen Anlagen in Staatsanleihen, 

gegen Investitionen in Gesellschaften, gegen eine Schenkung oder eine 

gemeinnützige Stiftung und gegen Beiträge zum Staatshaushalt, Aufenthaltsrechte in 

einem Mitgliedstaat erwerben wollen; 

m) nichtfinanzielle gemischte Holdinggesellschaften; 

n) Fußballvermittler; 

o) Profifußballvereine in Bezug auf folgende Transaktionen: 

i) Transaktionen mit einem Anleger; 

ii) Transaktionen mit einem Sponsor; 

iii) Transaktionen mit Fußballvermittlern oder anderen Vermittlern handelt; 

iv) Transaktionen für den Zweck des Transfers eines Fußballspielers. 
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Artikel 4 

Ausnahmen für bestimmte Anbieter von Glücksspieldiensten 

(1) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Anbieter von Glücksspieldiensten ▌ganz oder 

teilweise von den Anforderungen dieser Verordnung auszunehmen, wenn von der Art und 

gegebenenfalls dem Umfang der Tätigkeiten dieser Dienste nachgewiesenermaßen ein 

geringes Risiko ausgeht. 

Die Ausnahme gemäß Unterabsatz 1 gilt nicht für 

a) Kasinos; 

b) Anbieter von Glücksspieldiensten, deren Haupttätigkeit in der Erbringung von 

Diensten in den Bereichen Online-Glücksspiele oder Sportwetten besteht, mit 

Ausnahme von 

i) Online-Glücksspieldienste, die von einem Staat über eine Behörde oder ein 

Unternehmen oder eine staatlich kontrollierte Einrichtung betrieben werden; 

ii) Online-Glücksspieldienste, deren Organisation, Betrieb und Verwaltung 

staatlich geregelt sind. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 führen die Mitgliedstaaten eine Risikobewertung von 

Glücksspieldiensten durch, bei der Folgendes bewertet wird: 

a) die von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgehenden Bedrohungen und 

die Anfälligkeiten dafür und die diesbezüglichen risikomindernden Faktoren, die bei 

den Glücksspieldiensten bestehen; 
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b) die Risiken im Zusammenhang mit dem Umfang der Transaktionen und den 

verwendeten Zahlungsarten; 

c) das geografische Gebiet, in dem die Glücksspieldienste erbracht werden, 

einschließlich ihrer grenzüberschreitenden Dimension und der Zugänglichkeit aus 

anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern. 

Bei der Durchführung der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten 

Risikobewertungen berücksichtigen die Mitgliedstaaten die Ergebnisse der von der 

Kommission gemäß Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/...+ durchgeführten 

Risikobewertung auf Unionsebene. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen risikoabhängige Überwachungsmaßnahmen fest oder treffen 

andere geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die nach diesem Artikel gewährten 

Ausnahmen nicht missbraucht werden. 

Artikel 5 

Ausnahmen für bestimmte Profifußballvereine 

(1) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Profifußballvereine, die in der höchsten Liga 

der nationalen Fußballliga spielen und in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren 

jeweils einen jährlichen Gesamtumsatz von weniger als 5 000 000 EUR oder dem 

Gegenwert in Landeswährung erzielt haben, ganz oder teilweise von den Anforderungen 

dieser Verordnung auszunehmen, wenn von der Art und dem Umfang der Tätigkeiten 

dieser Profifußballvereine nachgewiesenermaßen ein geringes Risiko ausgeht. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Die Mitgliedstaaten können beschließen, Profifußballvereine, die in einer Liga unter der 

höchsten Liga der nationalen Fußballliga spielen, ganz oder teilweise von den 

Anforderungen dieser Verordnung auszunehmen, wenn von der Art und dem Umfang 

der Tätigkeiten dieser Profifußballvereine nachgewiesenermaßen ein geringes Risiko 

ausgeht. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 führen die Mitgliedstaaten eine Risikobewertung von 

Profifußballvereinen durch, bei der Folgendes bewertet wird: 

a) die von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgehenden Bedrohungen 

und die Anfälligkeiten dafür und die diesbezüglichen risikomindernden 

Faktoren, die bei den Profifußballvereinen bestehen; 

b) die Risiken im Zusammenhang mit dem Umfang und dem grenzüberschreitenden 

Charakter der Transaktionen. 

Bei der Durchführung der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten 

Risikobewertungen berücksichtigen die Mitgliedstaaten die Ergebnisse der von der 

Kommission gemäß Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/...+ durchgeführten 

Risikobewertungen auf Unionsebene. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen risikoabhängige Überwachungsmaßnahmen fest oder treffen 

andere geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die nach diesem Artikel 

gewährten Ausnahmen nicht missbraucht werden. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Artikel 6 

Ausnahmen für bestimmte Finanztätigkeiten 

(1) Bis auf Personen, die mit Finanztransfers im Sinne von Artikel 4 Nummer 22 der 

Richtlinie (EU) 2015/2366 befasst sind, können die Mitgliedstaaten beschließen, 

natürliche oder juristische Personen, die eine der in Anhang I Nummern 2 bis 12, 

Nummer 14 und Nummer 15 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Finanztätigkeiten 

gelegentlich oder sehr eingeschränkt ausüben, von den Anforderungen dieser Verordnung 

auszunehmen, wenn das Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung gering 

ist und alle nachstehend genannten Kriterien erfüllt sind: 

a) die Finanztätigkeit ist absolut gesehen begrenzt; 

b) die Finanztätigkeit ist auf Transaktionsbasis begrenzt; 

c) die Finanztätigkeit stellt nicht die Haupttätigkeit der betreffenden Personen dar; 

d) die Finanztätigkeit ist eine Nebentätigkeit und hängt unmittelbar mit der 

Haupttätigkeit der betreffenden Personen zusammen; 

e) die Haupttätigkeit der betreffenden Personen ist keine der in Artikel 3 Nummer 3 

Buchstaben a bis d oder Buchstabe g der vorliegenden Verordnung genannten 

Tätigkeiten; 
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f) die Finanztätigkeit wird nur für Kunden der Haupttätigkeit der betreffenden Personen 

und nicht für die allgemeine Öffentlichkeit erbracht. 

▌  

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass der 

Gesamtumsatz der Finanztätigkeit einen ausreichend niedrig anzusetzenden Schwellenwert 

nicht überschreiten darf. Dieser Schwellenwert wird abhängig von der Art der 

Finanztätigkeit auf nationaler Ebene festgelegt. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b wenden die Mitgliedstaaten pro Kunde und 

pro Transaktion einen maximalen Schwellenwert an, unabhängig davon, ob die 

Transaktion in einem einzigen Vorgang oder über verbundene Transaktionen ausgeführt 

wird. Dieser maximale Schwellenwert wird abhängig von der Art der Finanztätigkeit auf 

nationaler Ebene festgelegt. Er muss so niedrig sein, dass sichergestellt ist, dass die 

fraglichen Transaktionen für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nicht 

praktikabel und ungeeignet sind, und darf unabhängig vom Zahlungsmittel 1 000 EUR 

oder den entsprechenden Betrag in der Landeswährung nicht übersteigen. 
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(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass der 

Umsatz der Finanztätigkeit 5 % des Gesamtumsatzes der betreffenden natürlichen oder 

juristischen Person nicht übersteigen darf. 

(5) Wenn die Mitgliedstaaten für die Zwecke dieses Artikels das Risiko der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung bewerten, richten sie ihr Augenmerk insbesondere auf alle 

Finanztätigkeiten, die naturgemäß als besonders geeignet gelten, für Zwecke der 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung genutzt oder missbraucht zu werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten legen risikoabhängige Überwachungsmaßnahmen fest oder treffen 

andere geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die nach diesem Artikel gewährten 

Ausnahmen nicht missbraucht werden. 
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Artikel 7 

Vorherige Unterrichtung über Ausnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverzüglich über jede Ausnahme, die 

sie gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 gewähren wollen. Diese Unterrichtung muss eine 

Begründung enthalten, die sich auf die von dem Mitgliedstaat durchgeführte Bewertung 

des mit der betreffenden Ausnahme verbundenen Risikos stützt. 

(2) Binnen zwei Monaten nach der in Absatz 1 genannten Unterrichtung unternimmt die 

Kommission einen der folgenden Schritte: 

a) sie bestätigt, dass die Ausnahme auf der Grundlage der von dem Mitgliedstaat 

angegebenen Begründung gewährt werden darf; 

b) sie erlässt eine mit Gründen versehene Verfügung, wonach die Ausnahme nicht 

gewährt werden darf. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 kann die Kommission von dem unterrrichtenden 

Mitgliedstaat zusätzliche Informationen anfordern. 
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(3) Nach Erhalt einer Bestätigung der Kommission nach Absatz 2 Buchstabe a des 

vorliegenden Artikels können die Mitgliedstaaten beschließen, die Ausnahme zu 

gewähren. In dem Beschluss sind die Gründe anzugeben, auf denen der Beschluss basiert. 

Die Mitgliedstaaten überprüfen solche Beschlüsse regelmäßig, in jedem Fall aber, wenn sie 

ihre nationale Risikobewertung nach Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2024/...+ aktualisieren. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum … [39 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] über die nach Artikel 2 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 

(EU) 2015/849 gewährten Ausnahmen, die am … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] bestehen. 

(5) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union jährlich eine Liste 

der nach diesem Artikel gewährten Ausnahmen und macht diese Liste auf ihrer Website 

öffentlich zugänglich. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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ABSCHNITT 3 

GRENZÜBERSCHREITENDE TÄTIGKEITEN 

Artikel 8 

Notifizierung grenzüberschreitender Tätigkeiten und Anwendung des nationalen Rechts 

(1) Verpflichtete, die erstmals Tätigkeiten im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 

ausüben wollen, notifizieren den Aufsehern ihres Herkunftsmitgliedstaats diejenigen 

Tätigkeiten, die sie in diesem anderen Mitgliedstaat ausüben wollen. Diese Notifizierung 

erfolgt, sobald der Verpflichtete Schritte zur Durchführung dieser Tätigkeiten 

unternimmt und im Fall von Niederlassungen spätestens drei Monate vor Aufnahme 

dieser Tätigkeiten. Die Verpflichteten notifizieren den Aufsehern ihres 

Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich die Aufnahme dieser Tätigkeiten in einem 

anderen Mitgliedstaat. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Verpflichtete, die gemäß anderen Rechtsakten der Union 

besonderen Notifizierungsverfahren für die Ausübung der Niederlassungsfreiheit und 

der Dienstleistungsfreiheit unterliegen, und für Fälle, in denen der Verpflichtete 

besonderen Zulassungsanforderungen unterliegt, um im Hoheitsgebiet dieses anderen 

Mitgliedstaats tätig werden zu können. 

(2) Jegliche geplante Änderung der nach Absatz 1 übermittelten Informationen wird dem 

Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats durch den Verpflichteten mindestens einen Monat 

vor ihrer Durchführung mitgeteilt. 

www.parlament.gv.at



  

 144 

(3) Ist es Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Verordnung gestattet, zusätzliche Vorschriften 

für Verpflichtete zu erlassen, so halten die Verpflichteten die nationalen Vorschriften 

des Mitgliedstaats ein, in dem sie niedergelassen sind. 

(4) Haben Verpflichtete Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten, so stellen sie sicher, 

dass jede Niederlassung die Vorschriften des Mitgliedstaats anwenden, in dem sie sich 

befinden. 

(5) Sind die in Artikel 38 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/...+ genannten Verpflichteten in 

einem anderen Mitgliedstaat tätig als dem Mitgliedstaat, in dem sie im Rahmen der 

Dienstleistungsfreiheit über in diesen anderen Mitgliedstaaten befindliche Vertreter, 

Vertriebspartner oder andere Arten von Infrastruktur niedergelassen sind, so wenden sie 

die Vorschriften der Mitgliedstaaten an, in denen sie Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten erbringen, es sei denn, Artikel 37 Absatz 2 der 

genannten Richtlinie findet Anwendung; in diesem Fall wenden sie die Vorschriften des 

Mitgliedstaats an, in dem sich ihr Hauptsitz befindet. 

(6) Müssen Verpflichtete gemäß Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2024/...+ eine zentrale 

Kontaktstelle benennen, so stellen sie sicher, dass die zentrale Kontaktstelle in der Lage 

ist, die Einhaltung des geltenden Rechts im Namen des Verpflichteten zu gewährleisten. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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KAPITEL II 

 

INTERNE STRATEGIEN, VERFAHREN UND KONTROLLEN DER VERPFLICHTETEN 

ABSCHNITT 1 

INTERNE STRATEGIEN, VERFAHREN UND KONTROLLEN, RISIKOBEWERTUNG UND MITARBEITER 

Artikel 9 

Umfang interner Strategien, Verfahren und Kontrollen 

(1) Die Verpflichteten verfügen über interne Strategien, Verfahren und Kontrollen, um 

sicherzustellen, dass die vorliegende Verordnung, die Verordnung (EU) 2023/1113, und 

von Aufsehern erlassene Verwaltungsakte eingehalten werden, und insbesondere um 

a) die auf Unionsebene, auf mitgliedstaatlicher Ebene und auf eigener Ebene ermittelten 

Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu mindern und zu steuern; 

b) zusätzlich zu der Pflicht, gezielte finanzielle Sanktionen anzuwenden, das Risiko der 

Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen ▌zu mindern und 

zu steuern. 

Die im Unterabsatz 1 genannten Strategien, Verfahren und Kontrollen müssen in einem 

angemessenen Verhältnis zur Art der Geschäftstätigkeit, einschließlich ihrer Risiken und 

Komplexität, und zur Größe des Verpflichteten stehen und alle Tätigkeiten des 

Verpflichteten abdecken, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Strategien, Verfahren und Kontrollen umfassen 

a) ▌interne Strategien ▌und Verfahren, insbesondere in Bezug auf 

i) die Durchführung und Aktualisierung der unternehmensweiten 

Risikobewertung; 

ii) den Risikomanagementrahmen des Verpflichteten; 

iii) die Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden zur Umsetzung von Kapitel III dieser 

Verordnung, einschließlich Verfahren zur Feststellung, ob es sich bei dem 

Kunden, dem wirtschaftlichen Eigentümer oder der Person, in deren Namen 

oder zu deren Nutzen eine Transaktion oder Tätigkeit durchgeführt wird, um 

eine politisch exponierte Person oder einen Familienangehörigen oder eine 

bekanntermaßen nahestehende Person handelt; 

▌  

iv) die Meldung verdächtiger Transaktionen; 

v) die Auslagerung und Inanspruchnahme der von anderen Verpflichteten 

wahrgenommenen Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden; 

vi) die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und die Strategien für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten nach Artikel 76 und 77; 
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vii) die Überwachung und Steuerung der Einhaltung dieser internen Strategien 

und Verfahren im Einklang mit den unter Buchstabe b des vorliegenden 

Artikels genannten Bedingungen, die Ermittlung und Steuerung von 

Mängeln und die Durchführung von Abhilfemaßnahmen; 

viii) die Überprüfung bei Einstellung von Mitarbeitern und deren Einteilung für 

bestimmte Aufgaben und Funktionen und bei Ernennung von Vertretern 

und Vertriebspartnern, dass die betreffenden Personen über einen guten 

Leumund verfügen, wobei diese Überprüfung den mit den auszuführenden 

Aufgaben und Funktionen verbundenen Risiken angemessen sein muss; 

ix) die interne Bekanntgabe der internen Strategien, Verfahren und Kontrollen 

des Verpflichteten, was auch seine Vertreter, Vertriebspartner und 

Dienstleister einschließt, die an der Umsetzung seiner Strategien zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beteiligt sind; 

x) eine Strategie für die Schulung der Mitarbeiter sowie gegebenenfalls der 

Vertreter und Vertriebspartner in Bezug auf die Maßnahmen, die der 

Verpflichtete getroffen hat, um sicherzustellen, dass die Anforderungen aus 

der vorliegenden Verordnung, der Verordnung (EU) 2023/1113 und von 

Aufsehern erlassenen Verwaltungsakten eingehalten werden; 
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b) interne Kontrollen und eine unabhängige Audit-Funktion, die die unter Buchstabe a 

des vorliegenden Absatzes genannten internen Strategien ▌und Verfahren sowie die 

Kontrollen des Verpflichteten testen; gibt es keine unabhängige Audit-Funktion, 

können die Verpflichteten diesen Test von einem externen Sachverständigen 

durchführen lassen. 

Die in Unterabsatz 1 dargelegten internen Strategien, Verfahren und Kontrollen werden 

schriftlich festgehalten. Interne Strategien müssen vom Leitungsorgan in seiner 

Leitungsfunktion gebilligt werden. Interne Verfahren und Kontrollen, müssen 

mindestens auf Ebene des Compliance-Managers gebilligt werden. 

▌  

(3) Die Verpflichteten halten die internen Strategien, Verfahren und Kontrollen auf aktuellem 

Stand und verbessern sie, wenn Schwachstellen festgestellt werden. 
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(4) Die AMLA gibt bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

dazu aus, welche Elemente Verpflichtete bei der Festlegung des Umfangs ihrer internen 

Strategien, Verfahren und Kontrollen auf der Grundlage der Art ihrer 

Geschäftstätigkeit, einschließlich ihrer Risiken und Komplexität, und ihrer Größe 

berücksichtigen sollten, insbesondere in Bezug auf die den Compliance-Funktionen 

zugewiesenen Mitarbeiter. In diesen Leitlinien werden ferner Situationen genannt, in 

denen aufgrund der Art und der Größe des Verpflichteten 

i) interne Kontrollen auf der Ebene der wirtschaftlichen Funktion, der 

Compliance-Funktion und der Audit-Funktion zu organisieren sind; 

ii) die unabhängige Audit-Funktion von einem externen Sachverständigen 

wahrgenommen werden kann. 

▌  

Artikel 10 

Unternehmensweite Risikobewertung 

(1) Die Verpflichteten treffen angemessene, der Art ihrer Geschäftstätigkeit, einschließlich 

ihrer Risiken und Komplexität, und ihrer Größe entsprechende Maßnahmen, um die bei 

ihnen bestehenden Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie das Risiko 

der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen ▌zu ermitteln und zu 

bewerten, und berücksichtigen dabei mindestens Folgendes: 

a) den in Anhang I dargelegten Risikovariablen und den in den Anhängen II und III 

dargelegten Risikofaktoren; 
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b) die Ergebnisse der von der Kommission nach Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/…+ 

durchgeführten Risikobewertung auf Unionsebene; 

c) die Ergebnisse der von der Kommission nach Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2024/…+ 

vorgenommenen nationalen Risikobewertung sowie alle einschlägigen 

sektorspezifischen Risikobewertungen, die von den Mitgliedstaaten vorgenommen 

wurden; 

d) einschlägige Informationen, die von internationalen Standardsetzern im Bereich 

der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht 

werden, oder – auf Ebene der Union – einschlägige Veröffentlichungen der 

Kommission oder der AMLA; 

e) von den zuständigen Behörden bereitgestellte Informationen über die Risiken der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung; 

▌  

f) Informationen über den Kundenstamm. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Vor der Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle, 

einschließlich der Nutzung neuer Vertriebskanäle und neuer oder in der Entwicklung 

begriffener Technologien, in Verbindung mit neuen oder bereits bestehenden Produkten 

und Dienstleistungen oder bevor mit der Bereitstellung einer bestehenden Dienstleistung 

oder eines bestehenden Produkts für ein neues Kundensegment oder in einem neuen 

geografischen Gebiet begonnen wird, ermitteln und bewerten die Verpflichteten 

insbesondere die damit verbundenen Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung und ergreifen geeignete Maßnahmen zur Steuerung und 

Minderung dieser Risiken. 

▌  

(2) Die von dem Verpflichteten gemäß Absatz 1 vorgenommene unternehmensweite 

Risikobewertung wird dokumentiert, auf dem neuesten Stand gehalten und regelmäßig 

überprüft, auch dann, wenn sich interne oder externe Ereignisse erheblich auf die 

Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auswirken, die mit den 

Tätigkeiten, Produkten, Transaktionen, Vertriebskanälen, Kunden oder geografischen 

Tätigkeitsbereichen des Verpflichteten verbunden sind. Sie wird den Aufsehern auf 

Anfrage zur Verfügung gestellt. 
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Die unternehmensweite Risikobewertung wird vom Geldwäschebeauftragten erstellt und 

vom Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion gebilligt und, sofern ein solches Organ 

vorhanden ist, dem Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion mitgeteilt. 

(3) Mit Ausnahme von Kreditinstituten, Finanzinstituten, 

Schwarmfinanzierungsdienstleistern und Schwarmfinanzierungsvermittlern können 

Aufseher beschließen, dass von einzelnen dokumentierten unternehmensweiten 

Risikobewertungen abgesehen werden kann, wenn klar ist, welche besonderen Risiken in 

dem betreffenden Sektor bestehen, und diese Risiken verstanden werden. 

(4) Die AMLA gibt bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

zu den Mindestanforderungen an den Inhalt der vom Verpflichteten gemäß Absatz 1 

vorgenommenen unternehmensweiten Risikobewertung sowie zu den zusätzlichen 

Informationsquellen, die bei der Durchführung der unternehmensweiten 

Risikobewertung zu berücksichtigen sind, heraus. 
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Artikel 11 

Compliance-Funktionen 

(1) Die Verpflichteten benennen ein Mitglied ▌des Leitungsorgans in seiner 

Leitungsfunktion, das dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass die vorliegende 

Verordnung, die Verordnung (EU) 2023/1113 und von Aufsehern erlassene 

Verwaltungsakte eingehalten werden (im Folgenden „Compliance-Manager“). 

Der Compliance-Manager stellt sicher, dass die internen Strategien, Verfahren und 

Kontrollen des Verpflichteten mit der Risikolage des Verpflichteten in Einklang stehen 

und umgesetzt werden. Der Compliance-Manager stellt ferner sicher, dass zu diesem 

Zweck ausreichende personelle und materielle Ressourcen bereitgestellt werden. Der 

Compliance-Manager ist dafür verantwortlich, Informationen über signifikante oder 

wesentliche Schwachstellen bei diesen Strategien, Verfahren und Kontrollen 

entgegenzunehmen. 

Ist das Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion ein Organ, das kollektiv für seine 

Entscheidungen verantwortlich ist, so ist der Compliance-Manager dafür zuständig, es 

zu unterstützen und zu beraten und die in diesem Artikel genannten Entscheidungen 

vorzubereiten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/1113;Year2:2023;Nr2:1113&comp=


  

 154 

 

(2) Verpflichtete haben über einen Geldwäschebeauftragten zu verfügen, der vom 

Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion zu ernennen ist, über eine ausreichend hohe 

hierarchische Stellung verfügt und für die Strategien, Verfahren und Kontrollen bei der 

täglichen Umsetzung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung an den Verpflichteten , auch in Bezug auf die Umsetzung 

gezielter finanzieller Sanktionen, zuständig ist und als Kontaktstelle für die zuständigen 

Behörden dient. Der Geldwäschebeauftragte ist ebenfalls dafür zuständig, der zentralen 

Meldestelle gemäß Artikel 69 Absatz 6 verdächtige Transaktionen zu melden. 

Werden die Geschäftsleitung oder wirtschaftlichen Eigentümer von Verpflichteten gemäß 

Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2024/…+ oder im Rahmen von Rechtsakten der Union 

überprüft, schließt dies auch die Geldwäschebeauftragten ein, um sicherzustellen, dass 

diese die genannten Anforderungen einhalten. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Wenn die Größe des Verpflichteten und das geringe Risiko seiner Geschäftstätigkeit dies 

rechtfertigt, kann ein Verpflichteter, der einer Gruppe angehört, zum 

Geldwäschebeauftragten eine Person ernennen, die diese Funktion schon in einem 

anderen Unternehmen der Gruppe wahrnimmt. 

Der Geldwäschebeauftragte kann erst nach vorheriger Unterrichtung des 

Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion abberufen werden. Der Verpflichtete 

unterrichtet den Aufseher über die Abberufung des Geldwäschebeauftragten und gibt 

an, ob die Entscheidung mit der Wahrnehmung der nach dieser Verordnung 

übertragenen Aufgaben in Zusammenhang steht. Der Geldwäschebeauftragte kann dem 

Aufseher auf eigene Initiative oder auf Anfrage Informationen über die Abberufung zur 

Verfügung stellen. Der Aufseher kann diese Informationen zur Wahrnehmung seiner 

Aufgaben gemäß Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes sowie gemäß Artikel 37 

Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2024/…+ verwenden. 

▌ 

(3) Verpflichtete statten die Compliance-Funktionen mit angemessenen personellen, 

technologischen und sonstigen Ressourcen ▌, die ihrer Größe, ihrer Art und ihren Risiken 

entsprechen, für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus und stellen sicher, dass 

die für diese Funktionen verantwortlichen Personen die Befugnis erhalten, jegliche 

Maßnahmen vorzuschlagen, die erforderlich sind, um für die Wirksamkeit der internen 

Strategien, Verfahren und Kontrollen des Verpflichteten zu sorgen. 

▌  

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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(4) Die Verpflichteten treffen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der 

Geldwäschebeauftragte vor Repressalien, Diskriminierung sowie jeglicher anderen 

unfairen Behandlung geschützt ist und dass Entscheidungen des 

Geldwäschebeauftragten nicht durch die wirtschaftlichen Interessen des Verpflichteten 

beeinträchtigt oder in unzulässiger Weise beeinflusst werden. 

(5) Die Verpflichteten stellen sicher, dass der Geldwäschebeauftragte und die gemäß 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b für die Audit-Funktion zuständige Person direkt dem 

Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion und, sofern ein solches Organ besteht, dem 

Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion unabhängig Bericht erstatten können und 

Bedenken äußern und das Leitungsorgan warnen können, wenn sich spezifische 

Risikoentwicklungen auf den Verpflichteten auswirken oder auswirken können. 

Die Verpflichteten stellen sicher, dass die Personen, die direkt oder indirekt an der 

Durchführung der vorliegenden Verordnung, der Verordnung (EU) 2023/1113  und der 

von Aufsehern erlassenen Verwaltungsakte beteiligt sind, Zugang zu allen 

Informationen und Daten haben, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich 

sind. 
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(6) Der Compliance-Manager erstattet dem Leitungsorgan regelmäßig Bericht über die 

Umsetzung der internen Strategien, Verfahren und Kontrollen des Verpflichteten. 

Insbesondere legt der Compliance-Manager dem Leitungsorgan jährlich oder 

gegebenenfalls in kürzeren Abständen einen Bericht über die Umsetzung der vom 

Geldwäschebeauftragten erstellten internen Strategien, Verfahren und Kontrollen des 

Verpflichteten vor und hält es über das Ergebnis aller etwaigen Prüfungen auf dem 

Laufenden. Der Compliance-Manager trifft die notwendigen Maßnahmen, um alle 

festgestellten Mängel zeitnah zu beheben. 

(7) Wenn die Art der Geschäftstätigkeit, einschließlich ihrer Risiken und Komplexität, und 

die Größe des Verpflichteten dies rechtfertigen, können die Funktionen des Compliance-

Managers und des Compliance-Beauftragten von derselben natürlichen Person 

wahrgenommen werden. Diese Funktionen können mit anderen Funktionen kumuliert 

werden. 

Handelt es sich bei dem Verpflichteten um eine natürliche oder juristische Person, deren 

Tätigkeiten von nur einer natürlichen Person ausgeführt werden, so ist diese Person für die 

Wahrnehmung der in diesem Artikel genannten Aufgaben verantwortlich. 
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Artikel 12 

Kenntnis der Anforderungen 

Verpflichtete treffen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter oder Personen in 

vergleichbaren Positionen, deren Funktion dies erfordert, einschließlich ihrer Vertreter und 

Vertriebspartner, die aus der vorliegenden Verordnung, der Verordnung (EU) 2023/1113 und von 

Aufsehern erlassenen Verwaltungsakten resultierenden Anforderungen sowie die 

unternehmensweite Risikobewertung, internen Strategien, Verfahren und Kontrollen des 

Verpflichteten kennen, was auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke 

dieser Verordnung gilt. 

Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen schließen die Teilnahme der betroffenen Mitarbeiter oder 

Personen in vergleichbaren Positionen, einschließlich Vertreter und Vertriebspartner, an 

speziellen kontinuierlichen Schulungsprogrammen ein, bei denen sie lernen, möglicherweise mit 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängende Transaktionen zu erkennen und sich 

in solchen Fällen richtig zu verhalten. Solche Schulungsprogramme müssen ihren Funktionen 

oder Tätigkeiten und den Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, denen der 

Verpflichtete ausgesetzt ist, angemessen sein und sind gebührend zu dokumentieren. 
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Artikel 13 

Integrität der Mitarbeiter 

(1) Alle Mitarbeiter oder Personen in einer vergleichbaren Position, einschließlich Vertreter 

und Vertriebspartner, die direkt an der Einhaltung der vorliegenden Verordnung, der 

Verordnung (EU) 2023/1113 und der von Aufsehern erlassenen Verwaltungsakte durch 

den Verpflichteten beteiligt sind, werden einer ▌Prüfung unterzogen, die den mit den 

auszuführenden Aufgaben verbundenen Risiken angemessen ist, deren Inhalt vom 

Geldwäschebeauftragten zu billigen ist und bei der bewertet wird, ob der Mitarbeiter oder 

die Person über 

a) die/das individuelle(n) Fähigkeiten, Wissen und Fachkenntnisse verfügt, die für eine 

wirkungsvolle Wahrnehmung seiner Funktionen erforderlich sind, 

b) einen guten Leumund besitzt und aufrichtig und integer ist. 

 Die in Unterabsatz 1 genannte Prüfung wird vor Aufnahme der Tätigkeiten durch den 

Mitarbeiter oder die Person in einer vergleichbaren Position, einschließlich Vertreter 

und Vertriebspartner, durchgeführt und regelmäßig wiederholt. Die Intensität der 

nachfolgenden Prüfungen wird auf der Grundlage der der Person übertragenen 

Aufgaben und der mit der von ihr wahrgenommenen Funktion verbundenen Risiken 

bestimmt. 
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(2) Mitarbeiter oder Personen in vergleichbaren Positionen, einschließlich Vertreter und 

Vertriebspartner, deren Aufgaben mit der Einhaltung dieser Verordnung, der Verordnung 

(EU) 2023/1113 sowie von Aufsehern erlassene Verwaltungsakte, durch den 

Verpflichteten zusammenhängen, unterrichten den Geldwäschebeauftragten über jede 

enge private oder berufliche Beziehung zu Kunden oder angehenden Kunden des 

Verpflichteten und werden aller Aufgaben entbunden, die mit der Einhaltung dieser 

Verordnung durch den Verpflichteten zusammenhängen und diese Kunden betreffen. 

(3) Die Verpflichteten verfügen über Verfahren zur Vermeidung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten, die sich auf die Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang 

mit der Einhaltung dieser Verordnung, der Verordnung (EU) 2023/1113 und von 

Aufsehern erlassene Verwaltungsakte, durch den Verpflichteten auswirken können. 

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn es sich bei dem Verpflichteten um eine 

natürliche oder juristische Person handelt, deren Tätigkeiten nur von einer natürlichen 

Person ausgeführt werden. 

▌  

Artikel 14 

Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern 

(1) Die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates41 gilt für die 

Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung, die Verordnung (EU) 2023/1113 und 

von Aufsehern erlassene Verwaltungsakte sowie den Schutz von Personen, die solche 

Verstöße melden. 

▌  

                                                 
41 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 
vom 26.11.2019, S. 17). 
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(2) Die Verpflichteten richten interne Meldekanäle ein, die die Anforderungen der 

Richtlinie (EU) 2019/1937 erfüllen. 

▌  

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn es sich bei dem Verpflichteten um eine 

natürliche oder juristische Person handelt, deren Tätigkeiten nur von einer natürlichen 

Person ausgeführt werden. 

Artikel 15 

Situation bestimmter Mitarbeiter 

Üben natürliche Personen, die unter eine der in Artikel 3 Nummer 3 genannten Kategorien fallen, 

berufliche Tätigkeiten als Mitarbeiter einer juristischen Person aus, gelten die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen nicht für die natürliche, sondern für die juristische Person. 

▌ 
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ABSCHNITT 2 

BESTIMMUNGEN FÜR GRUPPEN 

Artikel 16 

Gruppenweite Anforderungen 

(1) Ein Mutterunternehmen stellt sicher, dass die in Abschnitt 1 dieses Kapitels genannten 

Anforderungen an interne Verfahren, Risikobewertung und Mitarbeiter in allen 

Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen der Gruppe in den Mitgliedstaaten und für 

den Fall, dass sich der Hauptsitz der Gruppe in der Union befindet, in allen 

Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen der Gruppe in Drittländern gelten. Zu 

diesem Zweck führt ein Mutterunternehmen unter Berücksichtigung der 

unternehmensweiten Risikobewertung, die von allen Zweigniederlassungen und 

Tochterunternehmen der Gruppe durchgeführt wird, eine gruppenweite 

Risikobewertung durch und legt gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen fest 

und setzt diese um, auch über Datenschutz und Informationsaustausch innerhalb der 

Gruppe für Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und 

um sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter der Gruppe der sich aus dieser Verordnung 

ergebenden Anforderungen bewusst sind. Verpflichtete innerhalb der Gruppe setzen 

diese gruppenweiten Strategien, Verfahren und Kontrollen um und berücksichtigen 

dabei ihre Besonderheiten und Risiken, denen sie ausgesetzt sind. 

Die gruppenweiten Strategien, Verfahren und Kontrollen sowie die in Unterabsatz 1 

genannten gruppenweiten Risikobewertungen umfassen alle in den Artikeln 9 

beziehungsweise 10 aufgeführten Elemente. 
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Hat eine Gruppe Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat und – bei Gruppen, 

deren Hauptsitz sich in der Union befindet – in Drittländern, so berücksichtigen 

Mutterunternehmen für die Zwecke des Unterabsatzes 1 die von den Behörden aller 

Mitgliedstaaten oder Drittländer, in denen sich die Niederlassungen der Gruppe 

befinden, veröffentlichten Informationen. 

(2) Compliance-Funktionen werden auf Gruppenebene eingerichtet. Diese Funktionen 

umfassen einen Compliance-Manager auf Gruppenebene und, wenn dies durch die auf 

Gruppenebene durchgeführten Tätigkeiten gerechtfertigt ist, einen 

Geldwäschebeauftragten. Die Entscheidung über den Umfang der Compliance-

Funktionen ist zu dokumentieren. 

 Der in Unterabsatz 1 genannte Compliance-Manager erstattet dem Leitungsorgan in 

seiner Leitungsfunktion des Mutterunternehmens regelmäßig Bericht über die 

Umsetzung der gruppenweiten Strategien, Verfahren und Kontrollen. Der Compliance-

Manager legt jährlich einen Bericht über die Umsetzung der internen Strategien, 

Verfahren und Kontrollen des Verpflichteten vor und trifft die notwendigen 

Maßnahmen, um alle festgestellten Mängel zeitnah zu beheben. Ist das Leitungsorgan in 

seiner Leitungsfunktion ein Organ, das kollektiv für seine Entscheidungen 

verantwortlich ist, so unterstützt und berät es der Compliance-Manager und bereitet die 

für die Umsetzung dieses Artikels erforderlichen Entscheidungen vor. 
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(3)  Die Strategien, Verfahren und Kontrollen für den in Absatz 1 genannten 

Informationsaustausch müssen die Verpflichteten zum Informationsaustausch innerhalb 

der Gruppe verpflichten, wenn dies für die Zwecke der Sorgfaltsprüfung gegenüber 

Kunden und das Management von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken 

relevant ist. Der Informationsaustausch innerhalb der Gruppe erstreckt sich insbesondere 

auf die Identität und Merkmale des Kunden, dessen wirtschaftliche Eigentümer oder die 

Person, in deren Namen der Kunde handelt, auf Art und Zweck der Geschäftsbeziehung 

und der gelegentlichen Transaktionen sowie jeden der zentralen Meldestelle nach 

Artikel 69 zusammen mit den zugrunde liegenden Analysen gemeldeten Verdacht, dass 

die Gelder die Erträge aus kriminellen Tätigkeiten sind oder mit Terrorismusfinanzierung 

in Verbindung stehen, es sei denn, die zentrale Meldestelle erteilt anderslautende 

Anweisungen. 

Die gruppenweiten Strategien, Verfahren und Kontrollen dürfen Unternehmen 

innerhalb einer Gruppe, die keine Verpflichteten sind, nicht daran hindern, den 

Verpflichteten derselben Gruppe Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn ein 

solcher Austausch für diese Verpflichteten relevant ist, um die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu erfüllen. 

Um zu gewährleisten, dass für die nach Unterabsätzen 1 und 2 ausgetauschten 

Informationen ausreichende Garantien im Hinblick auf Vertraulichkeit, Datenschutz 

und Verwendung dieser Informationen bestehen, und um auch deren Offenlegung zu 

verhindern, sorgen Mutterunternehmen für gruppenweit geltende Strategien, Verfahren 

und Kontrollen. 

▌  
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(4) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission zur 

Annahme vor. Darin werden die Mindestanforderungen an gruppenweite Strategien, 

Verfahren und Kontrollen festgelegt, einschließlich der Mindeststandards für den 

Informationsaustausch innerhalb der Gruppe, die Kriterien für die Ermittlung des 

Mutterunternehmens in den in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 43 Buchstabe b genannten 

Fällen und die Bedingungen, unter denen die Bestimmungen dieses Artikels für 

Unternehmen gelten, die Teil von Strukturen sind, die sich in gemeinsamem Besitz oder 

unter gemeinsamer Verwaltung befinden oder bei denen die Einhaltung der Anforderungen 

gemeinsam kontrolliert wird, einschließlich Netzwerken oder Personengesellschaften, 

sowie die Kriterien für die Ermittlung des Mutterunternehmens in diesen Fällen. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der in 

Absatz 4 des vorliegenden Artikels genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 49 bis 52 der Verordnung (EU) 2024/...+ zu ergänzen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:35/24;Nr:35;Year:24&comp=35%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0240;Code:COD&comp=0240%7C2021%7C


  

 166 

Artikel 17 

Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen in Drittländern 

(1) Verfügen Verpflichtete über Zweigniederlassungen oder Tochterunternehmen in 

Drittländern, deren Mindestanforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung weniger streng sind als in dieser Verordnung festgelegt, stellt die 

Muttergesellschaft sicher, dass diese Zweigniederlassungen oder Tochterunternehmen die 

in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllen, was auch für Anforderungen an 

Datenschutz oder Ähnliches gilt. 

(2) Lässt das Recht eines Drittlandes die Einhaltung dieser Verordnung nicht zu, so trifft das 

Mutterunternehmen zusätzliche Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen in diesem Drittland dem Risiko der 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung wirkungsvoll begegnen, und unterrichtet ▌die 

Aufseher seines Herkunftsmitgliedstaats über diese zusätzlichen Maßnahmen. Halten die 

Aufseher des Herkunftsmitgliedstaats die zusätzlichen Maßnahmen für nicht ausreichend, 

so ergreifen sie zusätzliche Aufsichtsmaßnahmen und schreiben der Gruppe u. a. vor, keine 

Geschäftsbeziehung einzugehen, bestehende Geschäftsbeziehungen zu beenden, keine 

Transaktionen vorzunehmen oder die Geschäfte in dem betreffenden Drittland einzustellen. 
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(3) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission zur 

Annahme vor. Darin wird ausgeführt, welcher Art die in Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels genannten zusätzlichen Maßnahmen sein müssen und welche Maßnahmen von 

den Verpflichteten mindestens zu treffen sind, wenn das Recht des Drittlandes die 

Umsetzung der in Artikel 16 verlangten Maßnahmen und der in solchen Fällen 

erforderlichen zusätzlichen Aufsichtsmaßnahmen nicht zulässt. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der in 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 49 bis 52 der Verordnung (EU) 2024/...+ zu ergänzen. 

Abschnitt 3 

AUSLAGERUNG 

Artikel 18 

Auslagerung 

(1) Verpflichtete können Aufgaben, die sich aus dieser Verordnung ergeben, an 

Dienstleister auslagern. Der Verpflichtete teilt dem Aufseher die Auslagerung mit, bevor 

der Dienstleister die ausgelagerte Aufgabe ausführt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem vorliegenden Artikel gilt der 

Dienstleister als Teil des Verpflichteten, auch wenn sie verpflichtet sind, die in Artikel 10 

der Richtlinie (EU) 2024/...+ genannten Zentralregister (im Folgenden 

„Zentralregister“) abzufragen, um die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden im Namen 

des Verpflichteten zu erfüllen. 

Der Verpflichtete haftet in vollem Umfang für jede Handlung, unabhängig davon, ob es 

sich um eine Beauftragung oder Unterlassung handelt, die mit den ausgelagerten 

Aufgaben im Zusammenhang steht und von Dienstleistern ausgeführt wird. 

Für jede ausgelagerte Aufgabe muss der Verpflichtete dem Aufseher nachweisen 

können, dass er die Hintergründe für die vom Dienstleister durchgeführten Tätigkeiten 

und den bei ihrer Durchführung verfolgten Ansatz versteht und dass solche Tätigkeiten 

die spezifischen Risiken, denen der Verpflichtete ausgesetzt ist, mindern. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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(3) Die nach Absatz 1 dieses Artikels ausgelagerten Aufgaben dürfen nicht in einer Weise 

ausgeführt werden, die die Qualität der Strategien und Verfahren des Verpflichteten zur 

Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 2023/1113 

sowie der zur Prüfung dieser Strategien und Verfahren bestehenden Kontrollen 

wesentlich beeinträchtigen. Unter keinen Umständen ausgelagert werden dürfen 

a) der Vorschlag und die Billigung der unternehmensweiten Risikobewertung des 

Verpflichteten gemäß Artikel 10 Absatz 2; 

b) die Billigung der internen Strategien, Verfahren und Kontrollen des Verpflichteten 

gemäß Artikel 9; 

c) die Entscheidung über das dem Kunden zuzuordnende Risikoprofil; 

d) die Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung aufzunehmen oder eine gelegentliche 

Transaktion mit einem Kunden durchzuführen; 

e) die Meldung verdächtiger Tätigkeiten an die zentrale Meldestelle gemäß Artikel 69 

oder schwellenwertbasierte Meldungen gemäß den Artikeln 74 und 80, es sei denn, 

diese Tätigkeiten werden an einen anderen Verpflichteten ausgelagert, der 

derselben Gruppe angehört und in demselben Mitgliedstaat niedergelassen ist; 

f) die Billigung der Kriterien für die Aufdeckung verdächtiger oder ungewöhnlicher 

Transaktionen und Tätigkeiten. 
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(4) Bevor ein Verpflichteter eine Aufgabe gemäß Absatz 1 auslagert, stellt er sicher, dass der 

Dienstleister ausreichend qualifiziert ist, um die ausgelagerten Aufgaben zu 

wahrzunehmen. 

Bei Auslagerung einer Aufgabe gemäß Absatz 1 stellt der Verpflichtete sicher, dass der 

Dienstleister sowie alle nachfolgenden Dienstleister, an die weiter ausgelagert wird, die 

vom Verpflichteten festgelegten Strategien und Verfahren anwenden. Die Bedingungen 

für die Ausführung solcher Aufgaben werden in einer schriftlichen Vereinbarung 

zwischen dem Verpflichteten und dem Dienstleister festgelegt. Der Verpflichtete führt 

regelmäßige Kontrollen durch, um sich zu vergewissern, dass diese Strategien und 

Verfahren vom Dienstleister wirksam umgesetzt werden. Die Häufigkeit solcher 

Kontrollen richtet sich danach, wie kritisch die ausgelagerten Aufgaben sind. 
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(5) Die Verpflichteten stellen sicher, dass eine Auslagerung nicht in einer Weise erfolgt, die 

die Aufsichtsbehörden wesentlich in ihrer Fähigkeit einschränkt, die Einhaltung dieser 

Verordnung und der Verordnung (EU) 2023/1113 durch den Verpflichteten zu 

überwachen und nachzuverfolgen. 

(6) Abweichend von Absatz 1 lagern Verpflichtete Aufgaben, die sich aus den 

Anforderungen dieser Verordnung ergeben, nicht an Dienstleister aus, die in gemäß 

Kapitel III Abschnitt 2 ermittelten Drittländern ansässig oder niedergelassen sind, es sei 

denn, alle folgenden Bedingungen sind erfüllt: 

a) Der Verpflichtete lagert Aufgaben ausschließlich an einen derselben Gruppe 

angehörenden Dienstleister aus; 
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b) die Strategien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, die Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden und die 

Regeln bezüglich der Führung von Aufzeichnungen stehen voll und ganz mit 

dieser Verordnung oder mit gleichwertigen Vorschriften in Drittländern in 

Einklang; 

c) die wirksame Umsetzung der unter Buchstabe b dieses Absatzes genannten 

Anforderungen wird auf Gruppenebene von der Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats gemäß Kapitel IV der Richtlinie (EU) 2024/…+ 

beaufsichtigt. 

(7) Abweichend von Absatz 3 kann ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der keine 

Rechtspersönlichkeit hat oder nur ein Direktorium hat und die Verarbeitung von 

Zeichnungen und die Einziehung von Geldbeträgen im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 

der Richtlinie (EU) 2015/2366 von Anlegern an ein anderes Unternehmen übertragen hat, 

die in Absatz 3 Buchstaben c, d und e genannte Aufgabe an einen seiner Dienstleister 

auslagern. 

Die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannte Auslagerung darf erst erfolgen, 

nachdem der Organismus für gemeinsame Anlagen dem Aufseher seine Absicht mitgeteilt 

hat, die Aufgabe gemäß Absatz 1 auszulagern, und der Aufseher eine solche Auslagerung 

genehmigt hat, wobei Folgendes berücksichtigt wurde: 

a) die Ressourcen, Erfahrungen und Kenntnisse des Dienstleisters in Bezug auf die 

Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; 

b) die Kenntnis des Dienstleisters der Art der von dem Organismus für gemeinsame 

Anlagen ausgeführten Tätigkeiten oder Transaktionen. 

(8) Die AMLA gibt bis zum … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

für die Verpflichteten zu folgenden Punkten aus: 

a) der Begründung von Auslagerungsverhältnissen, einschließlich nachfolgender 

Auslagerungsverhältnisse, gemäß dem vorliegenden Artikel, den entsprechenden 

Aufgaben und Zuständigkeiten sowie den Verfahren, mit denen überwacht wird, 

wie der Dienstleister diese Funktionen, insbesondere die als kritisch anzusehenden 

Funktionen, wahrnimmt; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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b) den Aufgaben und Zuständigkeiten des Verpflichteten und des Dienstleisters im 

Rahmen einer Auslagerungsvereinbarung; 

c) den aufsichtlichen Vorgehensweisen für die Auslagerung sowie den aufsichtlichen 

Erwartungen in Bezug auf die Auslagerung kritischer Funktionen. 
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KAPITEL III 

SORGFALTSPRÜFUNG GEGENÜBER KUNDEN 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 19 

Anwendung der Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden 

(1) Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden sind vom Verpflichteten immer dann 

anzuwenden, wenn 

a) eine Geschäftsbeziehung begründet wird; 

b) der Verpflichtete eine gelegentliche Transaktion mit einem Wert von 10 000 EUR 

oder mehr bzw. dem entsprechenden Gegenwert in Landeswährung ▌ausführt, und 

zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder über 

verbundene Transaktionen erfolgt, wobei nach Absatz 9 auch ein niedrigerer Wert 

festgelegt werden kann; 

c) der Verpflichtete sich an der Gründung einer juristischen Person, an der 

Errichtung einer Rechtsvereinbarung oder – im Fall der in Artikel 3 Nummer 3 

Buchstaben a, b oder c genannten Verpflichteten – an der Übertragung des 

Eigentums an einer juristischen Person, unabhängig vom Wert der Transaktion, 

beteiligt; 

d) ungeachtet etwaiger Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenwerte ein 

Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht; 
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e) Zweifel an der Echtheit oder Angemessenheit zuvor erhaltener 

Kundenidentifikationsdaten bestehen; 

f) Zweifel daran bestehen, dass es sich bei der Person, mit der er interagiert, um 

denjenigen Kunden oder diejenige Person handelt, der/die befugt ist, im Namen 

des Kunden zu handeln. 

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Fällen wenden Kredit- und Finanzinstitute, mit 

Ausnahme von Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen, Sorgfaltsmaßnahmen 

gegenüber Kunden an, wenn sie ▌gelegentliche Transaktionen, die einen Geldtransfer im 

Sinne von Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2023/1113 darstellen, im Wert von 

1 000 EUR oder mehr oder dem Gegenwert in Landeswährung initiieren oder ausführen, 

und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder über 

verbundene Transaktionen erfolgt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b müssen Anbieter von Kryptowerte-

Dienstleistungen 

a) bei der Durchführung einer gelegentlichen Transaktion im Wert von 1 000 EUR 

oder mehr oder dem Gegenwert in Landeswährung Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber 

Kunden anwenden, und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem 

einzigen Vorgang oder über verbundene Transaktionen erfolgt; 
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b) bei der Durchführung einer gelegentlichen Transaktion im Wert von weniger als 

1 000 EUR bzw. dem Gegenwert in Landeswährung mindestens die in Artikel 20 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden 

anwenden, und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen 

Vorgang oder über verbundene Transaktionen erfolgt. 

(4) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b wenden die Verpflichteten bei der Durchführung 

einer gelegentlichen Barzahlung über große Beträge im Wert von 3 000 EUR oder mehr 

bzw. dem Gegenwert in Landeswährung mindestens die in Artikel 20 Absatz 1 

Buchstabe a genannten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden an, und zwar 

unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder über 

verbundene Transaktionen erfolgt. 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes findet keine Anwendung, wenn die Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 80 Absätze 2 und 3 eine Obergrenze für große Barzahlungen von 3 000 EUR 

oder weniger oder der gleiche Wert in nationaler Währung haben, außer in den Fällen 

nach Absatz 4 Buchstabe b des genannten Artikels. 

(5) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Umständen wenden Anbieter von 

Glücksspieldiensten im Zusammenhang mit Gewinnen und/oder Einsätzen bei 

Glücksspielen Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden an, wenn Transaktionen in Höhe 

von 2 000 EUR oder mehr bzw. dem Gegenwert in Landeswährung vorgenommen werden, 

und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in 

mehreren miteinander in Verbindung stehenden Vorgängen erfolgt. 
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(6) Für die Zwecke dieses Kapitels betrachten die Verpflichteten folgende Personen als ihre 

Kunden: 

a) im Fall von Verpflichteten nach Artikel 3 Nummer 3 Buchstaben e, f und i und 

Personen, die mit hochwertigen Gütern handeln, nach Artikel 3 Nummer 3 

Buchstabe j, neben ihrem direkten Kunden auch den Warenlieferanten; 

b) im Fall von Notaren, Rechtsanwälten und Angehörigen von rechtsberatenden 

Berufen, die eine Transaktion vermitteln, und soweit sie der einzige Notar bzw. 

Rechtsanwalt oder Angehörige von rechtsberatenden Berufen sind, der die 

Transaktion vermittelt, beide Parteien der Transaktion; 

c) im Fall von Immobilienmaklern beide Parteien der Transaktion; 

d) in Bezug auf Zahlungsauslösedienste, die von Zahlungsauslösedienstleistern 

erbracht werden, den Händler; 

e) in Bezug auf Schwarmfinanzierungsdienstleister und 

Schwarmfinanzierungsvermittler die natürliche oder juristische Person, die 

Finanzmittel über die Schwarmfinanzierungsplattform sowohl sucht als auch 

bereitstellt. 

(7) Die Aufseher können Verpflichtete direkt oder in Zusammenarbeit mit anderen 

Behörden dieses Mitgliedstaats von der Anwendung der in Artikel 20 Absatz 1 

Buchstaben a, b und c genannten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden in Bezug auf 

E-Geld auf der Grundlage des nachweislich geringen Risikos, das von der Art des 

Produkts ausgeht, ganz oder teilweise freistellen, wenn alle folgenden risikomindernden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) das Zahlungsinstrument kann nicht wieder aufgeladen werden, und der 

elektronisch gespeicherte Betrag übersteigt nicht den Wert von 150 EUR oder 

dem Gegenwert in Landeswährung; 
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b) das Zahlungsinstrument wird ausschließlich für den Erwerb von Gütern oder 

Dienstleistungen verwendet, die vom Emittenten oder innerhalb eines Netzes von 

Dienstleistern bereitgestellt werden; 

c) das Zahlungsinstrument ist nicht an ein Zahlungskonto gebunden und erlaubt 

keinen Tausch eines gespeicherten Betrags gegen Bargeld oder Kryptowerte; 

d) der Emittent überwacht die Transaktionen oder die Geschäftsbeziehung in 

ausreichendem Umfang, um die Aufdeckung ungewöhnlicher oder verdächtiger 

Transaktionen zu ermöglichen. 

(8) Anbieter von Glücksspieldiensten können ihre Verpflichtung, Sorgfaltsmaßnahmen 

gegenüber Kunden nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a anzuwenden, durch die 

Identifizierung des Kunden und die Überprüfung seiner Identität beim Betreten des 

Kasinos oder einer anderen physischen Glücksspielstätte erfüllen, sofern sie über 

Systeme verfügen, die es ihnen ermöglichen, Transaktionen bestimmten Kunden 

zuzuordnen. 

▌  

(9) Die AMLA arbeitet bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission zur 

Annahme vor. Darin wird Folgendes festgelegt: 

a) die Verpflichteten, die Sektoren oder die Transaktionen, bei denen ein erhöhtes 

Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht, und für die ein 

niedrigerer Wert gilt als in Absatz 1 Buchstabe b festgelegt; 

b) die damit verbundenen Werte für gelegentliche Transaktionen; 
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c) die zu berücksichtigenden Kriterien für die Ermittlung von gelegentlichen 

Transaktionen und Geschäftsbeziehungen; 

d) die Kriterien für die Ermittlung verbundener Transaktionen. 

Bei Ausarbeitung des in Unterabsatz 1 genannten Entwurfs technischer 

Regulierungsstandards berücksichtigt die AMLA die Höhe des Risikos, das mit dem 

jeweiligen Geschäftsmodell der verschiedenen Arten von Verpflichteten einhergeht, sowie 

▌die von der Kommission nach Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/…+ durchgeführte 

Risikobewertung auf Unionsebene. 

(10) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der in 

Absatz 9 des vorliegenden Artikels genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 49 bis 52 der Verordnung (EU) 2024/...++ zu ergänzen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 20 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden 

(1) Für die Zwecke der Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden treffen die 

Verpflichteten alle folgenden Maßnahmen: 

a) sie stellen die Identität des Kunden fest und überprüfen diese; 

b) sie ermitteln den/die wirtschaftlichen Eigentümer und ergreifen angemessene 

Maßnahmen, um dessen/deren Identität zu überprüfen, sodass sie davon ausgehen 

können, den wirtschaftlichen Eigentümer zu kennen und die Eigentümer- und 

Kontrollstruktur des Kunden zu verstehen; 

c) sie bewerten und beschaffen gegebenenfalls Informationen über und verstehen den 

Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung oder der gelegentlichen 

Transaktionen; 

d) sie überprüfen, ob der Kunde oder die wirtschaftlichen Eigentümer gezielten 

finanziellen Sanktionen unterliegt bzw. unterliegen, und im Fall eines Kunden 

oder einer Partei einer Rechtsvereinbarung, bei der es sich um eine juristische 

Person handelt, ob natürliche oder juristische Personen, die gezielten finanziellen 

Sanktionen unterliegen, die juristische Person kontrollieren oder einzeln oder 

kollektiv mehr als 50 % der Eigentumsrechte oder eine Mehrheitsbeteiligung an 

dieser juristischen Person haben; 

e) sie bewerten und holen gegebenenfalls Informationen über die Art der 

Geschäftstätigkeit der Kunden – einschließlich, im Fall von Unternehmen, 

Informationen zur Frage, ob sie Tätigkeiten ausüben –, ihrer Beschäftigung oder 

ihres Berufs ein; 
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f) sie überwachen die Geschäftsbeziehung kontinuierlich und überprüfen die in deren 

Verlauf ausgeführten Transaktionen, um sicherzustellen, dass diese mit ihren 

Kenntnissen über den Kunden, seine Geschäftstätigkeit und sein Risikoprofil, 

einschließlich erforderlichenfalls der Herkunft der Mittel, übereinstimmen; 

g) sie stellen fest, ob es sich bei dem Kunden, dem wirtschaftlichen Eigentümer des 

Kunden und gegebenenfalls der Person, in deren Namen oder zu deren Nutzen 

eine Transaktion oder Tätigkeit durchgeführt wird, um eine politisch exponierte 

Person, einen Familienangehörigen einer politisch exponierten Person oder eine 

einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person handelt. 

h) sie stellen die Identität der natürlichen Personen fest und überprüfen diese, wenn 

eine Transaktion oder Tätigkeit im Namen oder zum Nutzen anderer natürlicher 

Personen als des Kunden durchgeführt wird; 

i) sie überprüfen, dass jede Person, die vorgibt, im Namen des Kunden zu handeln, 

dazu berechtigt ist, und stellen ihre Identität fest und überprüfen sie. 
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(2) Den Umfang der in Absatz 1 genannten Maßnahmen bestimmen die Verpflichteten anhand 

einer individuellen Analyse des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, bei 

der sie die spezifischen Merkmale des Kunden und die Geschäftsbeziehung oder 

gelegentliche Transaktion berücksichtigen und der unternehmensweiten Risikobewertung 

nach Artikel 10 sowie den in Anhang I enthaltenen Risikovariablen für Geldwäsche- und 

Terrorismusfinanzierung und den in den Anhängen II und III genannten Risikofaktoren 

Rechnung tragen. ▌ 

Stellen Verpflichtete ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

fest, wenden sie verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen nach Abschnitt 4 an. Bei geringerem 

Risiko können Verpflichtete vereinfachte Sorgfaltsmaßnahmen nach Abschnitt 3 

anwenden. 

▌ 

(3) Die AMLA gibt bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

für die Risikovariablen und Risikofaktoren aus, die von den Verpflichteten bei der 

Aufnahme von Geschäftsbeziehungen oder bei Durchführung gelegentlicher Transaktionen 

zu berücksichtigen sind. 

(4) Verpflichtete müssen gegenüber den zuständigen Aufsehern jederzeit nachweisen können, 

dass die getroffenen Maßnahmen den festgestellten Risiken von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung angemessen sind. 
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Artikel 21 

Unmöglichkeit, die vorgeschriebenen Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anzuwenden 

(1) Kann ein Verpflichteter der in Artikel 20 Absatz 1 festgelegten Anforderung, 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anzuwenden, nicht nachkommen, sieht er von der 

Durchführung einer Transaktion oder Begründung einer Geschäftsbeziehung ab, beendet 

die Geschäftsbeziehung und zieht in Bezug auf den Kunden eine Meldung verdächtiger 

Transaktionen an die zentrale Meldestelle gemäß Artikel 69 in Betracht. 

Durch die Beendigung einer Geschäftsbeziehung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

wird der Erhalt von Geldbeträgen im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie 

(EU) 2015/2366 durch den Verpflichteten nicht untersagt. 

Ist ein Verpflichteter verpflichtet, die Vermögenswerte seines Kunden zu schützen, so 

wird es durch die Beendigung der Geschäftsbeziehung nicht erforderlich, die 

Vermögenswerte des Kunden zu veräußern. 
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 Im Fall von Lebensversicherungsverträgen führen die Verpflichteten – soweit dies als 

Alternative zur Beendigung der Geschäftsbeziehung erforderlich ist – keine 

Transaktionen für den Kunden durch, einschließlich Auszahlungen an Begünstigte, bis 

den Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden des Artikels 20 Absatz 1 entsprochen ist. 

(2) Notare, Rechtsanwälte, andere selbstständige Angehörige von rechtsberatenden Berufen, 

Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater sind von Absatz 1 nur 

ausgenommen, soweit sie die Rechtslage für einen Mandanten beurteilen oder ihn in oder 

im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren verteidigen oder vertreten, wozu auch 

eine Beratung über das Betreiben oder Vermeiden eines Verfahrens zählt. 

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht, wenn die darin genannten Verpflichteten 

a) an Geldwäsche, diesbezügliche Vortaten oder Terrorismusfinanzierung beteiligt 

sind, 

b) Rechtsberatung für die Zwecke der Geldwäsche, der diesbezüglichen Vortaten 

oder der Terrorismusfinanzierung erteilen, oder 

c) wissen, dass der Mandant die Rechtsberatung für die Zwecke der Geldwäsche, der 

diesbezüglichen Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt; 

ob Wissen oder Zweck vorliegen, kann aus objektiven, tatsächlichen Umständen 

abgeleitet werden. 
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(3) ▌Verpflichtete ▌führen ▌Aufzeichnungen darüber, welche Maßnahmen getroffen wurden, 

um die verlangten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anzuwenden, wozu auch 

Aufzeichnungen über die gefassten Entscheidungen sowie die zugehörigen Belege und 

Begründungen zählen. Im Besitz des Verpflichteten befindliche Unterlagen, Daten oder 

Informationen werden bei jeder Überarbeitung der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden 

nach Artikel 26 aktualisiert. 

 Die Verpflichtung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes, Aufzeichnungen zu führen, gilt 

auch für Situationen, in denen Verpflichtete die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, 

die Beendigung einer Geschäftsbeziehung oder alternative Maßnahmen gemäß Absatz 1 

verweigern. 

(4) Die AMLA gibt mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde bis zum ... [36 Monate 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung] gemeinsame Leitlinien zu den Maßnahmen 

heraus, die von Kredit- und Finanzinstituten ergriffen werden können, um die 

Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung bei der Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie 

2014/92/EU sicherzustellen, auch in Bezug auf Geschäftsbeziehungen, die am stärksten 

von Risikominderungspraktiken betroffen sind. 
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Artikel 22 

Feststellung und Überprüfung der Identität der Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer 

(1) Abgesehen von Fällen, in denen das Risiko geringer ist und für die die in Abschnitt 3 

genannten Maßnahmen gelten, und unabhängig davon, ob in Fällen mit erhöhtem Risiko 

zusätzliche Maßnahmen nach Abschnitt 4 getroffen werden, holen die Verpflichteten zur 

Ermittlung des Kunden, jeglicher Person, die vorgibt, im Namen des Kunden zu handeln, 

und der natürlichen Personen, in deren Namen oder zu deren Nutzen eine Transaktion 

oder Tätigkeit durchgeführt wird, zumindest die folgenden Informationen ein: 

a) Bei natürlichen Personen: 

i) alle Vor- und Nachnamen; 

ii) Geburtsort und vollständiges Geburtsdatum; 

iii) Staatsangehörigkeiten oder ob es sich bei der betreffenden Person 

gegebenenfalls um einen Staatenlosen, einen Flüchtling oder eine Person mit 

subsidiärem Schutzstatus handelt, sowie gegebenenfalls die nationale 

Identifikationsnummer; 

iv) gewöhnlicher Aufenthaltsort oder für den Fall, dass die Person nicht über eine 

feste Meldeadresse und einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel in der Union 

verfügt, die Postanschrift, unter der sie erreichbar ist, sowie – falls verfügbar – 

die Steueridentifikationsnummer. 

b) Bei juristischen Personen: 

i) Rechtsform und Name der juristischen Person; 

ii) Anschrift des eingetragenen oder offiziellen Sitzes und – falls abweichend – 

Ort, an dem sich der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit befindet, und 

Land der Gründung; 
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iii) Namen der gesetzlichen Vertreter der juristischen Person sowie – falls 

verfügbar – Registernummer, Steueridentifikationsnummer und 

Rechtsträgerkennung; 

iv) Namen der Personen, die nominelle Anteilseigner oder nominelle Direktoren 

sind, einschließlich der Angabe ihres Status als nominelle Anteilseigner oder 

nominelle Direktoren. 

c) Bei Trustees eines Express Trusts oder Personen, die bei einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehaben: 

i) grundlegende Informationen über die Rechtsvereinbarung; jedoch werden in 

Bezug auf die Vermögenswerte, die in der Rechtsvereinbarung gehalten oder 

über sie verwaltet werden, nur diejenigen Vermögenswerte ermittelt, die im 

Rahmen der Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen Transaktion verwaltet 

werden sollen; 

ii) Wohnanschrift der Trustees oder der Personen, die bei einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehaben und – falls 

abweichend – Ort, von dem aus der Express Trust oder die ähnliche 

Rechtsvereinbarung verwaltet wird, Befugnisse, die die Rechtsvereinbarung 

regeln und binden sowie – falls verfügbar – Steueridentifikationsnummer und 

Rechtsträgerkennung. 

d) Bei anderen Organisationen, die nach nationalem Recht rechtsfähig sind: 

i) Name, Anschrift des eingetragenen Sitzes oder gleichwertige Angaben; 

ii) Namen der zur Vertretung der Organisationen bevollmächtigten Personen 

sowie gegebenenfalls Rechtsform, Steueridentifikationsnummer, 

Registernummer, Rechtsträgerkennung und Satzung oder Ähnliches. 
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(2) Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers einer juristischen Person oder einer 

Rechtsvereinbarung holen Verpflichtete die in Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Buchstabe a ▌genannten Informationen ein. 

Lässt sich nach Ausschöpfung aller möglichen Ermittlungswege keine natürlichen 

Personen als wirtschaftliche Eigentümer ermitteln oder besteht ▌Zweifel daran, dass es 

sich bei den ermittelten Personen um die wirtschaftlichen Eigentümer handelt, so halten 

die Verpflichteten fest, dass kein wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt wurde, und 

ermitteln alle natürlichen Personen, die in der Gesellschaft oder einer anderen juristischen 

Person der Führungsebene angehören, und überprüfen deren Identität. 

Wenn der Kunde infolge der Durchführung einer Identitätsüberprüfung gemäß 

Unterabsatz 2 erfahren kann, dass der Verpflichtete Zweifel in Bezug auf den 

wirtschaftlichen Eigentümer der juristischen Person hat, so verzichtet der Verpflichtete 

darauf, die Identität der Personen, die der Führungsebene angehören, zu überprüfen, 

und erfasst stattdessen die Schritte, die ergriffen wurden, um die Identität der 

wirtschaftlichen Eigentümer und der Personen, die der Führungsebene angehören, 

festzustellen. Die Verpflichteten führen Aufzeichnungen über die getroffenen Maßnahmen 

und die Schwierigkeiten, auf die sie im Zuge des Prozesses, bei dem als Ausweg ein 

Mitglied der Führungsebene ermittelt wurde, gestoßen sind. 
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(3) Die Kredit- und Finanzinstitute holen Informationen zur Ermittlung und Überprüfung 

der Identität von natürlichen oder juristischen Personen, die die von ihnen ausgegebene 

virtuelle IBAN verwenden, sowie über das zugehörige Bank- oder Zahlungskonto ein. 

Das Kredit- oder Finanzinstitut, das das Bank- oder Zahlungskonto führt, auf das eine 

von einem anderen Kredit- oder Finanzinstitut ausgegebene virtuelle IBAN Zahlungen 

umleitet, stellt sicher, dass es von dem Institut, das die virtuelle IBAN ausgegeben hat, 

unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Einholung der 

Informationen, die Informationen zur Identifizierung der natürlichen Person, die diese 

virtuelle IBAN verwendet, und zur Überprüfung ihrer Identität einholen kann. 

(4) Werden die Begünstigten von Trusts, von ähnlichen juristischen Personen oder von 

Rechtsvereinbarungen nach besonderen Merkmalen oder nach Kategorie bestimmt, holt ein 

Verpflichteter ausreichende Informationen über den Begünstigten ein, sodass er zum 

Zeitpunkt der Auszahlung oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der Begünstigte seine 

erworbenen Rechte wahrnimmt, die Identität des Begünstigten feststellen kann. 

(5) Bei Discretionary Trusts erhält der Verpflichtete ausreichende Informationen über das 

Objekt einer Ermächtigung und den Letztbegünstigten bei Nichtausübung der 

Ermächtigung, damit er die Identität des Begünstigten zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

Trustees ihren Ermessensspielraum ausüben, oder zu dem Zeitpunkt feststellen kann, zu 

dem die Letztbegünstigten bei Nichtausübung der Ermächtigung aufgrund der Tatsache, 

dass die Trustees ihren Ermessensspielraum nicht ausüben, zu Begünstigten werden. 
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(6) Die Verpflichteten holen die für die Überprüfung der Identität des Kunden und jeder 

Person, die vorgibt, in seinem Namen zu handeln, notwendigen Informationen, 

Unterlagen und Daten auf einem der folgenden Wege ein: 

a) Vorlage eines Personalausweises, Passes oder eines gleichwertigen 

Ausweisdokuments und erforderlichenfalls Einholung von Informationen aus 

verlässlichen und unabhängigen Quellen, unabhängig davon, ob darauf unmittelbar 

zugegriffen wird oder diese vom Kunden geliefert werden; 

b) Nutzung elektronischer Identifizierungsmittel, die die Anforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in Bezug auf die Sicherheitsniveaus „substanziell“ 

oder „hoch“ erfüllen, und einschlägiger qualifizierter Vertrauensdienste gemäß der 

genannten Verordnung ▌. 

▌ 

(7) Die Verpflichteten überprüfen die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers und 

gegebenenfalls der Personen, in deren Namen oder zu deren Nutzen eine Transaktion 

oder Tätigkeit ausgeführt wird, auf eine der folgenden Weisen: 

a) im Einklang mit Absatz 6; 

b) indem sie angemessene Maßnahmen ergreifen, um die erforderlichen 

Informationen, Unterlagen und Daten vom Kunden oder aus anderen 

zuverlässigen Quellen, einschließlich öffentlicher Register, die keine 

Zentralregister sind, einzuholen. 
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 In welchem Umfang Informationen heranzuziehen sind, bestimmen die Verpflichteten 

unter Berücksichtigung der Risiken, die mit der gelegentlichen Transaktion oder der 

Geschäftsbeziehung und dem wirtschaftlichen Eigentümer verbunden sind, 

einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Eigentumsstruktur. 

Zusätzlich zu den in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Überprüfungsweisen 

überprüfen die Verpflichteten die Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern durch 

Abfrage der Zentralregister. 

Artikel 23 

Zeitpunkt der Überprüfung der Identität des Kunden und wirtschaftlichen Eigentümers 

(1) Die Identität des Kunden, des wirtschaftlichen Eigentümers und jeder Person im Sinne 

des Artikels 20 Buchstaben h und i ist zu überprüfen, bevor eine Geschäftsbeziehung 

begründet oder eine gelegentliche Transaktion ausgeführt wird. Dies gilt nicht für die unter 

Abschnitt 3 behandelten Fälle, in denen ein geringeres Risiko besteht, sofern das geringere 

Risiko den Aufschub einer solchen Überprüfung rechtfertigt. 

 Bei Immobilienmaklern erfolgt die Überprüfung nach Unterabsatz 1 erst ab nachdem 

der Verkäufer oder Vermieter ein Angebot annimmt, in jedem Fall aber vor der 

Übertragung von Geldern oder Immobilien. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Überprüfung der Identität des Kunden und des 

wirtschaftlichen Eigentümers erst während der Begründung einer Geschäftsbeziehung 

abgeschlossen werden, wenn dies notwendig ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht 

zu unterbrechen, und wenn das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

gering ist. In diesem Fall werden die betreffenden Verfahren so bald wie möglich nach 

dem ersten Kontakt abgeschlossen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels darf ein Kredit- oder Finanzinstitut 

ein Konto – und falls der Kunde dies wünscht, auch ein Konto, über das 

Wertpapiertransaktionen vorgenommen werden können – eröffnen, sofern ausreichende 

Sicherungsmaßnahmen getroffen wurden, die gewährleisten, dass Transaktionen von dem 

Kunden oder in seinem Namen erst dann vorgenommen werden, wenn den in Artikel 20 

Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden 

vollständig entsprochen ist. 

▌  

(4) Bei jeder Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer juristischen Person, dem 

Verwalter eines Express Trusts oder der Person, die bei einer ähnlichen, in den 

Artikeln 51, 57, 58, 61 und 67 genannten Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position 

innehat, holen die Verpflichteten – sofern die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

gemäß Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2024/...+ registriert sind – einen gültigen Nachweis 

für die Registrierung oder einen kürzlich ausgestellten Registerauszug ein, durch den die 

Gültigkeit der Registrierung bestätigt wird. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Artikel 24 

Meldung von Unstimmigkeiten bei den in Registern wirtschaftlicher Eigentümer enthaltenen 

Informationen 

(1) Die Verpflichteten melden dem Zentralregister jegliche Unstimmigkeiten zwischen den 

in den Zentralregistern verfügbaren Informationen und den von ihnen gemäß Artikel 20 

Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 22 Absatz 7 eingeholten Informationen. 

 Die in Unterabsatz 1 genannten Unstimmigkeiten werden unverzüglich und jedenfalls 

innerhalb von 14 Kalendertagen nach ihrer Feststellung gemeldet. Wenn diese 

Unstimmigkeiten gemeldet werden, fügen die Verpflichteten die eingeholten 

Informationen bei und geben an, worin die Unstimmigkeit besteht und wen sie als 

wirtschaftliche Eigentümer und gegebenenfalls als nominelle Anteilseigner und 

nominelle Direktoren erachten und warum. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Verpflichtete davon absehen, die Unstimmigkeiten 

dem Zentralregister zu melden, und können stattdessen von den Kunden zusätzliche 

Informationen anfordern, wenn die festgestellten Unstimmigkeiten 

a) auf Schreibfehler, verschiedene Arten der Transliteration oder geringfügige 

Ungenauigkeiten beschränkt sind, die sich nicht auf die Identifizierung der 

wirtschaftlichen Eigentümer oder ihre Position auswirken, oder 
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b) aus veralteten Daten hervorgehen, die wirtschaftlichen Eigentümer dem 

Verpflichteten jedoch aus einer anderen zuverlässigen Quelle bekannt sind und 

es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass die Absicht besteht, Informationen 

zu verschleiern. 

Kommt ein Verpflichteter zu dem Schluss, dass die Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer im Zentralregister falsch sind, fordert er die Kunden auf, die korrekten 

Angaben gemäß den Artikeln 63, 64 und 67 unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb 

von 14 Kalendertagen, an das Zentralregister einzureichen. 

Dieser Absatz gilt nicht für Fälle mit erhöhtem Risiko, für die Maßnahmen nach Abschnitt 4 

dieses Kapitels gelten. 

(3) Hat ein Kunde die korrekten Informationen nicht innerhalb der in Absatz 2 

Unterabsatz 2 genannten Fristen eingereicht, meldet der Verpflichtete die Unstimmigkeit 

im Einklang mit Absatz 1 Unterabsatz 2 an das Zentralregister. 
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(4) Dieser Artikel gilt nicht für Notare, Rechtsanwälte, andere selbstständige Angehörige 

von rechtsberatenden Berufen, Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater 

in Bezug auf Informationen, die sie von einem Mandanten erhalten oder in Bezug auf 

diesen einholen, wenn sie für diesen Kunden die Rechtslage beurteilen oder ihn in oder 

im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren verteidigen oder vertreten, wozu auch 

eine Beratung über das Betreiben oder Vermeiden solcher Verfahren zählt, wobei 

unerheblich ist, ob diese Informationen vor, bei oder nach einem solchen Verfahren 

empfangen oder eingeholt werden. 

Die Anforderungen des vorliegenden Artikels gelten jedoch, wenn die in Unterabsatz 1 

genannten Verpflichteten in einer der in Artikel 21 Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten 

Situationen Rechtsberatung leisten. 

Artikel 25 

Ermittlung des Zwecks und der angestrebten Art einer Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen 

Transaktion 

Vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehung oder der Durchführung einer gelegentlichen 

Transaktion vergewissert sich ein Verpflichteter, dass er ihren Zweck und ihre angestrebte Art 

versteht. Dazu holt er erforderlichenfalls die nachstehend genannten Informationen ein: 

a) Zweck und wirtschaftlicher Beweggrund der gelegentlichen Transaktion oder der 

Geschäftsbeziehung; 

b) geschätzter Betrag der geplanten ▌ Tätigkeiten ▌; 

c) Herkunft der Gelder; 

d) Bestimmung der Gelder; 

e) Geschäftstätigkeit oder Beschäftigung eines Kunden. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels holen die unter Artikel 74 fallenden 

Verpflichteten Informationen ein, um festzustellen, ob die in jenem Artikel genannten 

hochwertigen Güter zu gewerblichen oder nichtgewerblichen Zwecken verwendet werden sollen. 

(1) ▌ 
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Artikel 26 

Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung und Überwachung der Transaktionen von 

Kunden 

(1) Die Verpflichteten überwachen die Geschäftsbeziehung einschließlich der vom Kunden im 

Laufe einer Geschäftsbeziehung durchgeführten Transaktionen kontinuierlich, um 

sicherzugehen, dass diese Transaktionen mit ihrem Wissen über den Kunden, dessen 

Geschäftstätigkeit und Risikoprofil sowie erforderlichenfalls mit ihren Informationen über 

die Herkunft und die Bestimmung der Gelder übereinstimmen, und um diejenigen 

Transaktionen aufzudecken, die einer eingehenderen Bewertung nach Artikel 69 Absatz 2 

zu unterziehen sind. 

Betreffen Geschäftsbeziehungen mehr als ein Produkt oder mehr als eine 

Dienstleistung, stellen die Verpflichteten sicher, dass die Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber 

Kunden alle diese Produkte und Dienstleistungen abdecken. 

Unterhalten Verpflichtete, die einer Gruppe angehören, Geschäftsbeziehungen zu 

Kunden, die auch Kunden anderer Unternehmen dieser Gruppe sind – unabhängig 

davon, ob es sich um Verpflichtete oder Unternehmen handelt, die nicht den 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

unterliegen – so berücksichtigen sie Informationen über diese anderen 

Geschäftsbeziehungen für die Zwecke der Überwachung der Geschäftsbeziehung mit 

ihren Kunden. 
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(2) Im Zusammenhang mit der in Absatz 1 genannten kontinuierlichen Überwachung stellen 

die Verpflichteten sicher, dass die maßgeblichen Unterlagen, Daten oder Informationen des 

Kunden auf aktuellem Stand gehalten werden. 

Der Zeitabstand zwischen Aktualisierungen von Kundeninformationen gemäß 

Unterabsatz 1 richtet sich nach dem mit der Geschäftsbeziehung verbundenen Risiko und 

darf keinesfalls folgende Zeiträume überschreiten: 

a) ein Jahr für Kunden mit erhöhtem Risiko, für die Maßnahmen nach Abschnitt 4 

dieses Kapitels gelten, 

b) fünf Jahre für alle anderen Kunden. 

(3) Zusätzlich zu den in Absatz 2 festgelegten Anforderungen müssen Verpflichtete die 

Kundeninformationen immer dann überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren, wenn 

a) sich bei einem Kunden maßgebliche Umstände ändern, 

b) der Verpflichtete rechtlich dazu verpflichtet ist, den Kunden im Laufe des 

betreffenden Kalenderjahres zu kontaktieren, um etwaige einschlägige Informationen 

über die wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen oder den Vorgaben der 

Richtlinie 2011/16/EU des Rates42 nachzukommen, 

c) sie von einem maßgeblichen, den Kunden betreffenden Sachverhalt Kenntnis 

erlangen. 

                                                 
42 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 
77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
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(4) Zusätzlich zu der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten kontinuierlichen 

Überwachung überprüfen die Verpflichteten regelmäßig, ob die in Artikel 20 Absatz 1 

Buchstabe d genannten Bedingungen erfüllt sind. Die Häufigkeit dieser Überprüfung 

muss der Exponiertheit des Verpflichteten und der Geschäftsbeziehung gegenüber 

Risiken einer Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen 

angemessen sein. 

Bei Kredit- und Finanzinstituten wird die Überprüfung nach Unterabsatz 1 auch bei 

jeder neuen Benennung im Zusammenhang mit gezielten finanziellen Sanktionen 

durchgeführt. 

Die Anforderungen dieses Absatzes ersetzen weder die Pflicht, gezielte finanzielle 

Sanktionen anzuwenden, noch strengere Anforderungen gemäß anderen Rechtsakten 

der Union oder gemäß nationalem Recht für die Überprüfung des Kundenstamms 

anhand von Listen gezielter finanzieller Sanktionen. 

(5) Die AMLA gibt bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

für die kontinuierliche Überwachung einer Geschäftsbeziehung und die Überwachung der 

im Kontext dieser Beziehung durchgeführten Transaktionen aus. 
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Artikel 27 

Befristete Maßnahmen für Kunden, die finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen 

unterliegen 

(1) In Bezug auf Kunden, die finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegen 

oder die von natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen kontrolliert 

werden, die finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegen, oder bei denen 

natürliche oder juristische Personen oder Organisationen, die finanziellen Sanktionen 

der Vereinten Nationen unterliegen, einzeln oder kollektiv mehr als 50 % der 

Eigentumsrechte oder der Mehrheitsbeteiligung haben, führen die Verpflichteten 

Aufzeichnungen über 

a) die Gelder oder andere Vermögenswerte, die sie zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen für den 

Kunden verwalten, 

b) die vom Kunden versuchten Transaktionen, 

c) die für den Kunden durchgeführten Transaktionen. 

(2) Die Verpflichteten wenden diesen Artikel zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung 

der finanziellen Sanktionen der Vereinten Nationen und dem Zeitpunkt der Anwendung 

der entsprechenden gezielten finanziellen Sanktionen in der Union an. 
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Artikel 28 

Technische Regulierungsstandards zu den Informationen, die für die Erfüllung von 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden en notwendig sind 

(1) Die AMLA arbeitet bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus und legt sie der Kommission zur Annahme vor. 

Darin wird Folgendes festgelegt: 

a) die Anforderungen an Verpflichtete nach Artikel 20 und die Informationen, die für 

die Durchführung einer standardmäßigen, einer vereinfachten und einer verstärkten 

Sorgfaltsprüfung nach den Artikeln 22 und 25 und nach Artikel 33 Absatz 1 und 

Artikel 34 Absatz 4 eingeholt werden müssen, einschließlich der 

Mindestanforderungen in Fällen, in denen das Risiko geringer ist; 

b) welche Art von vereinfachten Sorgfaltsmaßnahmen die Verpflichteten nach 

Artikel 33 Absatz 1 dieser Verordnung in Fällen anwenden dürfen, in denen das 

Risiko geringer ist, einschließlich der Maßnahmen, die unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der von der Kommission nach Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/...+ 

durchgeführten Risikobewertung auf Unionsebene auf bestimmte Kategorien von 

Verpflichteten und Produkten oder Dienstleistungen anzuwenden sind; 

c) die mit den Merkmalen von E-Geld-Instrumenten verbundenen Risikofaktoren, die 

Aufseher bei der Festlegung des Umfangs der Ausnahme nach Artikel 19 Absatz 7 

berücksichtigen sollten; 

d) für die Zwecke von Artikel 22 Absätze 6 und 7 die verlässlichen und unabhängigen 

Informationsquellen, auf die für die Überprüfung der Identifikationsdaten natürlicher 

oder juristischer Personen zurückgegriffen werden darf; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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e) die Liste der Attribute, die die in Artikel 22 Absatz 6 Buchstabe b genannten 

elektronischen Identifikationsmittel und einschlägigen qualifizierten 

Vertrauensdienste aufweisen müssen, damit die in Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a 

und b genannten Anforderungen bei standardmäßiger, vereinfachter und verstärkter 

Sorgfaltsprüfung erfüllt sind. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Anforderungen und Maßnahmen stützen 

sich auf folgende Kriterien: 

a) das mit der erbrachten Leistung verbundene Risiko, 

b) die mit Kundenkategorien verbundenen Risiken; 

c) die Art, den Betrag und die Häufigkeit der Transaktion; 

d) die Kanäle, die für die Geschäftsbeziehung oder die gelegentliche Transaktion 

genutzt werden. 

(3) Um u. a. der Innovation und technologischen Entwicklungen Rechnung zu tragen, 

überprüft die AMLA die technischen Regulierungsstandards regelmäßig, arbeitet 

erforderlichenfalls einen Entwurf zu deren Aktualisierung aus und legt ihn der 

Kommission vor. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Annahme der in 

den Absätzen 1 und 3 des vorliegenden Artikels genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 49 bis 52 der Verordnung (EU) 2024/...+ zu 

ergänzen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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ABSCHNITT 2 

STRATEGIEN GEGENÜBER DRITTLÄNDERN SOWIE BEDROHUNGEN DURCH GELDWÄSCHE 

UND TERRORISMUSFINANZIERUNG VON AUßERHALB DER UNION 

Artikel 29 

Ermittlung der Drittländer, deren nationale Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung signifikante strategische Mängel aufweisen 

(1) Drittländer, deren nationale Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung e signifikante strategische Mängel aufweisen, werden von der 

Kommission ermittelt und als „Drittländer mit hohem Risiko“ eingestuft. 

(2) Zur Ermittlung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Drittländer wird der Kommission 

die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 85 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser 

Verordnung zu erlassen, wenn 

a) beim rechtlichen und institutionellen Rahmen des Drittlands zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder bei seinem System zur Bewertung 

und Minderung von Risiken einer Nichtumsetzung oder Umgehung finanzieller 

Sanktionen der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der 

Proliferationsfinanzierung signifikante strategische Mängel festgestellt wurden; 

b) bei der Wirksamkeit des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung des Drittlands beim Vorgehen gegen die Risiken der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung signifikante strategische Mängel 

festgestellt wurden; 

c) die gemäß den Buchstaben a und b festgestellten signifikanten strategischen Mängel 

von Dauer sind und keinerlei Maßnahmen zu ihrer Minderung getroffen wurden oder 

werden. 

Hat die Kommission festgestellt, dass die unter Unterabsatz 1 Buchstabe a, b oder c 

genannten Kriterien erfüllt sind, werden diese delegierten Rechtsakte binnen 

20 Kalendertagen erlassen. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 berücksichtigt die Kommission Aufrufe von 

internationalen Organisationen und Standardsetzern mit Kompetenzen für die 

Geldwäscheprävention und die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung zur Anwendung 

verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen und zusätzlicher Risikominderungsmaßnahmen (im 

Folgenden „Gegenmaßnahmen“) sowie von diesen erstellte einschlägige Evaluierungen, 

Bewertungen, Berichte oder öffentliche Erklärungen. 

(4) Wird gemäß den in Absatz 2 genannten Kriterien ein Drittland ermittelt, wenden die 

Verpflichteten bei Geschäftsbeziehungen oder gelegentlichen Transaktionen mit 

natürlichen oder juristischen Personen aus diesem Drittland die in Artikel 34 Absatz 4 

genannten verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen an. 

(5) In dem in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt werden aus den in Artikel 35 

aufgeführten Gegenmaßnahmen die spezifischen Gegenmaßnahmen ermittelt, die die von 

ein jedem Drittland ausgehenden spezifischen Risiken mindern. 

(6) Stellt ein Mitgliedstaat ein von einem Drittland ausgehendes spezifisches Risiko der 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung fest, das die Kommission gemäß den in 

Absatz 2 genannten Kriterien ermittelt hat und dem mit den in Absatz 5 genannten 

Gegenmaßnahmen nicht begegnet werden kann, so kann er von Verpflichteten mit Sitz 

in seinem Hoheitsgebiet verlangen, spezifische zusätzliche Gegenmaßnahmen zu 

ergreifen, um die von diesem Drittland ausgehenden spezifischen Risiken zu mindern. 

Das ermittelte Risiko und die entsprechenden Gegenmaßnahmen werden der 

Kommission innerhalb von fünf Tagen nach Anwendung der Gegenmaßnahmen 

mitgeteilt. 
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(7) Um zu gewährleisten, dass die nach Absatz 5 ermittelten spezifischen Gegenmaßnahmen 

den Änderungen am Rahmen des Drittlands zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung Rechnung tragen und mit Blick auf die Risiken verhältnismäßig 

und angemessen sind, überprüft die Kommission die in Absatz 2 genannten delegierten 

Rechtsakte regelmäßig. 

Nach Eingang einer Mitteilung gemäß Absatz 6 bewertet die Kommission die 

eingegangenen Informationen, um eine Aussage treffen zu können, ob diese 

landesspezifischen Risiken die Integrität des Binnenmarkts der Union beeinträchtigen. 

Soweit erforderlich überprüft die Kommission die in Absatz 2 genannten delegierten 

Rechtsakte, indem sie die zur Minderung dieser zusätzlichen Risiken erforderlichen 

Gegenmaßnahmen hinzufügt. Ist die Kommission der Auffassung, dass die von einem 

Mitgliedstaat gemäß Absatz 6 angewandten spezifischen zusätzlichen Maßnahmen nicht 

erforderlich sind, um spezifische Risiken, die von diesem Drittland ausgehen, zu 

mindern, so kann sie im Wege eines Durchführungsrechtsakts beschließen, dass der 

Mitgliedstaat die spezifische zusätzliche Gegenmaßnahme beendet. 

Artikel 30 

Ermittlung der Drittländer, die Mängel bei der Einhaltung ihrer nationalen Systeme zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen 

(1) Drittländer, die Mängel bei der Einhaltung ihrer nationalen Systeme zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen, werden von der Kommission 

ermittelt. 
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(2) Zur Ermittlung der in Absatz 1 genannten Drittländer wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 85 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu 

erlassen, wenn 

a) bei der Einhaltung des rechtlichen und institutionellen Rahmens zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung des Drittlands Mängel festgestellt 

wurden; 

b) bei der Wirksamkeit des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung des Drittlands beim Vorgehen gegen die Risiken der 

Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung oder bei seinem System zur 

Bewertung und Minderung von Risiken einer Nichtumsetzung oder Umgehung 

finanzieller Sanktionen der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der 

Proliferationsfinanzierung Mängel festgestellt wurden. 

Diese delegierten Rechtsakte werden binnen 20 Kalendertagen nachdem die Kommission 

festgestellt hat, dass die in Unterabsatz 1 Buchstabe a oder b genannten Kriterien erfüllt 

sind, erlassen. 

(3) Bei der Ausarbeitung der in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakte berücksichtigt die 

Kommission als Grundlage für ihre Bewertung Informationen über Länder, die unter 

verstärkter Überwachung von internationalen Organisationen und Standardsetzern mit 

Kompetenzen für die Geldwäscheprävention und die Bekämpfung von 

Terrorismusfinanzierung stehen, sowie von diesen erstellte einschlägige Evaluierungen, 

Bewertungen, Berichte oder öffentliche Erklärungen. 

(4) In dem in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt werden aus den in Artikel 34 Absatz 4 

aufgeführten verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen die spezifischen Maßnahmen ermittelt, die 

die Verpflichteten anwenden müssen, um die mit Geschäftsbeziehungen oder 

gelegentlichen Transaktionen mit natürlichen oder juristischen Personen aus diesem 

Drittland verbundenen Risiken zu mindern. 
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(5) Um zu gewährleisten, dass die nach Absatz 4 ermittelten spezifischen verstärkten 

Sorgfaltsmaßnahmen den Änderungen am Rahmen des Drittlands zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Rechnung tragen und mit Blick auf die Risiken 

verhältnismäßig und angemessen sind, überprüft die Kommission die in Absatz 2 

genannten delegierten Rechtsakte regelmäßig. 

Artikel 31 

Ermittlung der Drittländer, von denen eine spezifische und ernsthafte Bedrohung für das 

Finanzsystem der Union ausgeht 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung dieser Verordnung gemäß 

Artikel 85 delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen Drittländer ermittelt werden, bei 

denen sie es in Ausnahmefällen für unabdingbar hält, eine von diesen Drittländern 

ausgehende spezifische und ernsthafte Bedrohung für das Finanzsystem der Union und das 

ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts einzudämmen, wenn diese Bedrohung 

nicht gemäß den Artikeln 29 und 30 gemindert werden kann. 

(2) Bei der Ausarbeitung der in Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakte berücksichtigt die 

Kommission insbesondere Folgendes: 

a) den rechtlichen und institutionellen Rahmen des Drittlands zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere 

i) die Einstufung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als 

Straftatbestand, 

ii) die Maßnahmen, die mit der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden 

zusammenhängen, 

iii) die Anforderungen an die Führung von Aufzeichnungen, 

iv) die Pflicht, verdächtige Transaktionen zu melden, 
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v) die Verfügbarkeit zutreffender und aktueller Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen für die 

zuständigen Behörden; 

▌  

b) die Befugnisse und Verfahren der zuständigen Behörden des Drittlands für die 

Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 

einschließlich angemessen wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender 

Sanktionen, sowie die Praxis des Drittlandes bezüglich der Zusammenarbeit und des 

Austauschs von Informationen mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

c) die Wirksamkeit des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung des Drittlands beim Vorgehen gegen die Risiken der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. 

(3) Um den Grad der in Absatz 1 genannten Bedrohung zu bestimmen, kann die Kommission 

die AMLA um eine Stellungnahme mit einer Einschätzung im Hinblick darauf ersuchen, 

wie sich die von einem Drittland ausgehende Bedrohung auf die Integrität des 

Finanzsystems der Union auswirkt. 

(4) Stellt die AMLA fest, dass ein anderes Drittland als diejenigen Drittländer, die gemäß 

den Artikeln 29 und 30 ermittelt wurden, eine spezifische und ernsthafte Bedrohung für 

das Finanzsystem der Union darstellt, so kann sie eine Stellungnahme an die 

Kommission richten, in der sie darlegt, welche Bedrohung sie festgestellt hat und warum 

sie der Auffassung ist, dass die Kommission das Drittland gemäß Absatz 1 ermitteln 

sollte. 

Beschließt die Kommission, das in Unterabsatz 1 genannte Drittland nicht zu ermitteln, 

so legt sie der AMLA diesbezüglich eine Begründung vor. 
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(5) Bei der Ausarbeitung der in Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakte berücksichtigt die 

Kommission insbesondere einschlägige Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte von 

internationalen Organisationen und Standardsetzern mit Kompetenzen für die 

Geldwäscheprävention und die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung. 

(6) Stellt die ermittelte, von dem betreffenden Drittland ausgehende spezifische und ernsthafte 

Bedrohung einen signifikanten strategischen Mangel dar, ist Artikel 29 Absatz 4 

anzuwenden und sind in dem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten delegierten 

Rechtsakt spezifische Gegenmaßnahmen nach Artikel 29 Absatz 5 anzuführen. 

(7) Stellt die ermittelte, von dem betreffenden Drittland ausgehende spezifische und ernsthafte 

Bedrohung einen Mangel bei der Einhaltung dar, sind in dem in Absatz 1 genannten 

delegierten Rechtsakt spezifische verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen nach Artikel 34 Absatz 4 

anzuführen, die die Verpflichteten anwenden müssen, um die mit Geschäftsbeziehungen 

oder gelegentlichen Transaktionen mit natürlichen oder juristischen Personen aus diesem 

Drittland verbundenen Risiken zu mindern. 

(8) Die Kommission überprüft die in Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakte regelmäßig, 

um zu gewährleisten, dass die in Absatz 6 genannten Gegenmaßnahmen und die in 

Absatz 7 genannten verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen den Änderungen am Rahmen des 

Drittlands zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Rechnung 

tragen und mit Blick auf die Risiken verhältnismäßig und angemessen sind. 
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(9) Der Kommission kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts die Methode zur 

Ermittlung von Drittländern gemäß diesem Artikel annehmen. In diesem 

Durchführungsrechtsakt wird insbesondere Folgendes festgelegt: 

a) die Art und Weise, wie die in Absatz 2 genannten Kriterien bewertet werden; 

b) das Verfahren für die Interaktion mit dem Drittland, das Gegenstand einer 

Bewertung ist; 

c) das Verfahren für die Beteiligung der Mitgliedstaaten und der AMLA an der 

Ermittlung von Drittländern, von denen eine spezifische und ernsthafte 

Bedrohung für das Finanzsystem der Union ausgeht. 

Der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannte Durchführungsrechtsakt wird 

gemäß dem in Artikel 86 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 32 

Leitlinien zu Risiken, Trends und Methoden bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

(1) Die AMLA gibt bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

aus, aus denen hervorgeht, mit welchen Risiken, Trends und Methoden bei Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung Verpflichtete im Zusammenhang mit geografischen Gebieten 

außerhalb der Union konfrontiert sind. Dabei trägt die AMLA insbesondere den in 

Anhang III aufgeführten Risikofaktoren Rechnung. Für Fälle, in denen ein erhöhtes Risiko 

festgestellt wird, umfassen die Leitlinien verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen, die die 

Verpflichteten zur Minderung dieser Risiken in Betracht ziehen müssen. 

(2) Die AMLA überarbeitet die in Absatz 1 genannten Leitlinien mindestens alle zwei Jahre. 

(3) Bei der Ausgabe und Überprüfung der in Absatz 1 genannten Leitlinien berücksichtigt die 

AMLA Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte von Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union, von internationalen Organisationen und Standardsetzern mit 

Kompetenzen für die Geldwäscheprävention und die Bekämpfung von 

Terrorismusfinanzierung. 
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ABSCHNITT 3 

VEREINFACHTE SORGFALTSPRÜFUNG 

Artikel 33 

Vereinfachte Sorgfaltsmaßnahmen 

(1) Ist die Geschäftsbeziehung oder Transaktion unter Berücksichtigung der in den 

Anhängen II und III festgelegten Risikofaktoren mit einem geringen Risiko verbunden, 

können die Verpflichteten die nachstehend genannten vereinfachten Sorgfaltsmaßnahmen 

anwenden: 

a) Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers 

nachdem die Geschäftsbeziehung begründet wurde, sofern das ermittelte geringere 

Risiko einen solchen Aufschub rechtfertigt; sie müssen dies aber spätestens 60 Tage 

nach Begründung der Geschäftsbeziehung getan haben; 

b) Vergrößerung der Abstände, in denen die Kundenidentität erneut zu überprüfen ist; 

c) Verringerung der Menge der Informationen, die zur Feststellung des Zwecks und der 

angestrebten Art der Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen Transaktion eingeholt 

werden, oder deren Ableitung von der Art der Transaktionen oder begründeten 

Geschäftsbeziehungen; 

d) Vergrößerung der Abstände, in denen die Transaktionen des Kunden überprüft 

werden, oder Verringerung des Umfangs dieser Überprüfungen; 
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e) Anwendung jeder anderen von der AMLA nach Artikel 28 ermittelten einschlägigen 

vereinfachten Sorgfaltsmaßnahme. 

▌  

Die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen müssen mit Blick auf die Art und den Umfang 

der Geschäftstätigkeit und die spezifischen Elemente, die zu der niedrigeren Risikoeinstufung 

geführt haben, verhältnismäßig sein. Allerdings überwachen die Verpflichteten die 

Transaktionen und die Geschäftsbeziehung in ausreichendem Umfang, um die Aufdeckung 

ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen zu ermöglichen. 

(2) Die Verpflichteten stellen sicher, dass die nach Artikel 9 eingerichteten internen Verfahren 

die speziellen Maßnahmen für eine vereinfachte Überprüfung enthalten, die bei den 

verschiedenen Arten von Kunden mit geringerem Risiko einzuleiten sind. Wenn 

Verpflichtete beschließen, zusätzliche Faktoren für eine geringeres Risiko zu 

berücksichtigen, müssen sie diese Entscheidung dokumentieren. 

(3) Zwecks Anwendung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten vereinfachten 

Sorgfaltsmaßnahmen legen die Verpflichteten Risikomanagementverfahren für die 

Voraussetzungen fest, unter denen sie Leistungen für einen Kunden erbringen oder 

Transaktionen für diesen durchführen können, bevor die Überprüfung stattgefunden hat, 

wozu u. a. eine Begrenzung der Höhe, der Anzahl oder der Arten der möglichen 

Transaktionen oder die Überwachung der Transaktionen mit dem Ziel zählt, 

sicherzustellen, dass diese den erwarteten Normen für die betreffende Geschäftsbeziehung 

entsprechen. 
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(4) Die Verpflichteten vergewissern sich regelmäßig, dass die Voraussetzungen für die 

Anwendung der vereinfachten Sorgfaltsmaßnahmen weiterhin gegeben sind. Die 

Häufigkeit solcher Überprüfungen muss der Art und dem Umfang des Geschäfts und den 

mit der spezifischen Beziehung verbundenen Risiken angemessen sein. 

(5) Von vereinfachten Sorgfaltsmaßnahmen sehen die Verpflichteten immer dann ab, wenn 

a) sie Zweifel an der Richtigkeit der vom Kunden oder wirtschaftlichen Eigentümer auf 

der Stufe der Identifizierung gelieferten Angaben haben oder sie bei diesen Angaben 

Unstimmigkeiten entdecken; 

b) die Faktoren, die auf ein geringeres Risiko schließen lassen, nicht mehr gegeben 

sind; 

c) die Überwachung der Transaktionen des Kunden und die im Zusammenhang mit der 

Geschäftsbeziehung eingeholten Informationen das Szenario eines geringeren 

Risikos ausschließen; 

d) ein Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht; 

e) ein Verdacht besteht, dass der Kunde oder die im Namen des Kunden handelnde 

Person versucht, gezielte finanzielle Sanktionen zu umgehen oder sich diesen zu 

entziehen. 
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ABSCHNITT 4 

VERSTÄRKTE SORGFALTSPRÜFUNG 

Artikel 34 

Anwendungskreis verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen 

(1) Zur angemessenen Steuerung und Minderung erhöhter Risiken wenden die Verpflichteten 

in den in den Artikeln 29, 30, 31 und 36 bis 46 genannten Fällen sowie in anderen Fällen 

mit erhöhtem Risiko, die sie gemäß Artikel 20 Absatz 2 Unterabsatz 2 ermittelt haben, 

verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen an. 

(2) Die Verpflichteten überprüfen Herkunft und Bestimmung der betreffenden Gelder sowie 

den Zweck aller Transaktionen, die zumindest eine der folgenden Voraussetzungen 

erfüllen: 

a) Die Transaktion ist komplex; 

b) die Transaktion ist ungewöhnlich hoch; 

c) die Transaktion folgt einem ungewöhnlichen Muster; 

d) die Transaktion hat keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen 

Zweck. 
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(3) Wenn Verpflichtete die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einer 

Geschäftsbeziehung oder gelegentlichen Transaktion bewerten, berücksichtigen sie außer 

in den unter Abschnitt 2 dieses Kapitels fallenden Fällen zumindest die in Anhang III 

dargelegten Faktoren für ein potenziell erhöhtes Risiko und die von der AMLA nach 

Artikel 10 erlassenen Leitlinien sowie alle anderen Indikatoren für ein erhöhtes Risiko, 

wie die von der zentralen Meldestelle herausgegebenen Mitteilungen und Erkenntnisse 

der unternehmensweiten Risikobewertung gemäß Artikel 10. 

(4) Außer in den unter Abschnitt 2 dieses Kapitels fallenden Fällen wenden die Verpflichteten 

in Fällen mit erhöhtem Risiko ▌ gemäß Absatz 1 dieses Artikels verstärkte 

Sorgfaltsmaßnahmen an, die in Bezug auf die ermittelten erhöhten Risiken 

verhältnismäßig sind und folgende Maßnahmen umfassen können:  

a) Einholung zusätzlicher Informationen über den Kunden und die wirtschaftlichen 

Eigentümer; 

b) Einholung zusätzlicher Informationen über die angestrebte Art der 

Geschäftsbeziehung; 

c) Einholung zusätzlicher Informationen über die Herkunft der Gelder und die Herkunft 

des Vermögens des Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer; 

d) Einholung von Informationen über die Gründe für die geplanten oder durchgeführten 

Transaktionen und deren Vereinbarkeit mit der Geschäftsbeziehung; 

e) Einholung des Einverständnisses der Führungsebene zur Begründung oder 

Fortführung der Geschäftsbeziehung; 
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f) Durchführung verstärkter Überwachung der Geschäftsbeziehung, indem sie die 

Anzahl und Häufigkeit der Kontrollen erhöhen und Transaktionsmuster bestimmen, 

die einer weiteren Prüfung bedürfen; 

g) Aufstellung der Bedingung, dass die erste Zahlung über ein auf den Namen des 

Kunden lautendes Konto bei einem Kreditinstitut erfolgt, das keinen weniger strikten 

Standards bei der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden unterliegt als in dieser 

Verordnung festgelegt. 

(5) Umfasst eine Geschäftsbeziehung, bei der ein erhöhtes Risiko ermittelt wurde, die 

Verwaltung von Vermögenswerten im Wert von mindestens 5 000 000 EUR oder dem 

Gegenwert in Landeswährung oder in einer Fremdwährung durch personalisierte 

Dienstleistungen für einen Kunden, der über Vermögenswerte im Gesamtwert von 

mindestens 50 000 000 EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung oder in einer 

Fremdwährung in Form von Finanz-, Anlage- oder Immobilienwerten oder einer 

Kombination davon mit Ausnahme seines privaten Wohnsitzes verfügt, so wenden 

Kredit- und Finanzinstitute sowie Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften zusätzlich 

zur Anwendung jeglicher verstärkter Sorgfaltsmaßnahme gemäß Artikel 4 die folgenden 

verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen an: 

a) spezifische Maßnahmen, einschließlich Verfahren zur Minderung der mit 

personalisierten Dienstleistungen und Produkten, die diesem Kunden angeboten 

werden, verbundenen Risiken; 

b) Einholung zusätzlicher Informationen über die Herkunft der Gelder des 

Kunden; 

c)  Vermeidung und Bewältigung von Interessenkonflikten zwischen dem Kunden 

und höheren Führungskräften oder Mitarbeitern des Verpflichteten, die 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der Anforderungen durch 

diesen Verpflichteten in Bezug auf diesen Kunden wahrnehmen. 
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 Die AMLA gibt bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

zu den Maßnahmen aus, die von Kredit- und Finanzinstituten sowie von Dienstleistern 

für Trusts oder Gesellschaften zu ergreifen sind, um festzustellen, ob ein Kunde über 

Vermögenswerte im Gesamtwert von mindestens 50 000 000 EUR oder dem Gegenwert 

in Landeswährung oder in einer Fremdwährung in Form von Finanz-, Anlage- oder 

Immobilienwerten verfügt und wie dieser Wert bestimmt werden kann. 

(6) Wenn Mitgliedstaaten nach Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2024/...+ Fälle mit erhöhtem 

Risiko, auch als Ergebnis der von den Mitgliedstaaten vorgenommenen 

sektorspezifischen Risikobewertungen, ermitteln, können sie von den Verpflichteten außer 

in den von Abschnitt 2 dieses Kapitels abgedeckten Fällen verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen 

verlangen und diese Maßnahmen gegebenenfalls präzisieren. Erlegen die Mitgliedstaaten 

den in ihrem Gebiet niedergelassenen Verpflichteten verstärkte Sorgfaltspflichten auf, 

setzen sie die Kommission und die AMLA binnen eines Monats nach der Einführung 

dieser verstärkten Anforderungen an die Sorgfaltsprüfung über die Entscheidung zu deren 

Einführung in Kenntnis und fügen eine Begründung bei, aus der hervorgeht, welche 

Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu dieser Entscheidung geführt 

haben. ▌ 

Wenn die von den Mitgliedstaaten nach Unterabsatz 1 ermittelten Risiken von außerhalb 

der Union stammen und das Finanzsystem der EU beeinträchtigen können, zieht die 

AMLA auf Ersuchen der Kommission oder aus eigener Initiative eine Aktualisierung der 

nach Artikel 32 herausgegebenen Leitlinien in Betracht. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 85 delegierte Rechtsakte 

zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, wenn sie zusätzliche Fälle mit erhöhtem 

Risiko gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels, die sich auf die Union als Ganzes 

auswirken, und verstärkte Sorgfaltspflichten ermittelt, die Verpflichtete in diesen Fällen 

unter Berücksichtigung der Mitteilungen der Mitgliedstaaten gemäß Absatz 6 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Artikels anwenden müssen. 

(8) Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen gelten nicht automatisch auch für Zweigniederlassungen 

oder Tochterunternehmen von Verpflichteten mit Sitz in der Union, die in den in den 

Artikeln 29, 30 und 31 genannten Drittländern niedergelassen sind, wenn sich diese 

Zweigniederlassungen oder Tochterunternehmen uneingeschränkt an die gruppenweit 

anzuwendenden Strategien, Verfahren und Kontrollen gemäß Artikel 17 halten. 

Artikel 35 

Gegenmaßnahmen zur Minderung von Bedrohungen durch Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung von außerhalb der Union 

Für die Zwecke der Artikel 29 und 31 kann die Kommission aus folgenden Gegenmaßnahmen 

wählen: 

a) Gegenmaßnahmen, die die Verpflichteten auf natürliche und juristische Personen 

anwenden müssen, wenn diese mit Drittländern mit hohem Risiko sowie gegebenenfalls 

mit anderen Ländern, die eine Bedrohung für das Finanzsystem der Union darstellen, in 

Verbindung stehen; diese Gegenmaßnahmen bestehen aus: 

www.parlament.gv.at



  

 219 

i) der Anwendung zusätzlicher Elemente einer verstärkten Sorgfaltsprüfung; 

ii) der Einführung verstärkter einschlägiger Meldemechanismen oder einer 

systematischen Meldepflicht für Finanztransaktionen; 

iii) der Beschränkung der Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit natürlichen 

oder juristischen Personen aus diesen Drittländern; 

b) Gegenmaßnahmen, die die Mitgliedstaaten in Bezug auf Drittländer mit hohem Risiko 

sowie gegebenenfalls in Bezug auf andere Länder, die eine Bedrohung für das 

Finanzsystem der Union darstellen, anwenden müssen; diese Gegenmaßnahmen bestehen 

aus: 

i) der Verwehrung der Gründung von Tochterunternehmen, Zweigniederlassungen oder 

Repräsentanzbüros von Verpflichteten aus dem betreffenden Land oder einer 

anderweitigen Berücksichtigung der Tatsache, dass der fragliche Verpflichtete aus 

einem Drittland stammt, das über keine angemessenen Systeme zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügt; 

ii) dem für Verpflichtete geltenden Verbot der Gründung von Zweigniederlassungen 

oder Repräsentanzbüros in dem betreffenden Drittland oder einer anderweitigen 

Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die betreffende Zweigniederlassung 

beziehungsweise das betreffende Repräsentanzbüro in einem Drittland befände, das 

über keine angemessenen Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verfügt; 
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iii) der Verschärfung der aufsichtlichen Prüfung oder der Anforderungen bezüglich des 

externen Audits für Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen von 

Verpflichteten in dem betreffenden Drittland; 

iv) der Verschärfung der Anforderungen bezüglich des externen Audits für 

Finanzgruppen im Hinblick auf alle ihre Zweigniederlassungen und 

Tochterunternehmen in dem betreffenden Drittland; 

v) der Verpflichtung von Kredit- und Finanzinstituten, Korrespondenzbankbeziehungen 

zu Respondenzinstituten in dem betreffenden Drittland zu überprüfen und zu ändern 

oder erforderlichenfalls zu beenden. 

Artikel 36 

Spezifische verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen bei grenzüberschreitenden 

Korrespondenzbankbeziehungen 

Bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen – auch solchen, die für die Zwecke von 

Wertpapiertransaktionen oder Geldtransfers begründet wurden –, bei denen Zahlungen mit einem 

Respondenzinstitut in einem Drittland ausgeführt werden, müssen die Kredit- und Finanzinstitute 

zusätzlich zu den in Artikel 20 festgelegten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden bei Aufnahme 

einer Geschäftsbeziehung 

a) ausreichende Informationen über das Respondenzinstitut einholen, um die Art seiner 

Geschäftstätigkeit in vollem Umfang verstehen und auf der Grundlage öffentlich 

verfügbarer Informationen seinen Ruf und die Qualität der Beaufsichtigung bewerten zu 

können, 
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b) die vom Respondenzinstitut vorgenommenen Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung bewerten, 

c) vor Begründung neuer Korrespondenzbankbeziehungen das Einverständnis ihrer 

Führungsebene einholen, 

d) die jeweiligen Verantwortlichkeiten eines jeden Instituts dokumentieren, 

e) sich im Fall von Durchlaufkonten („payable-through accounts“) vergewissern, dass das 

Respondenzinstitut die Identität der Kunden, die direkten Zugang zu den Konten des 

Korrespondenzinstituts haben, überprüft hat und in Bezug auf diese Kunden kontinuierlich 

Sorgfaltspflichten erfüllt hat und dass es in der Lage ist, dem Korrespondenzinstitut auf 

dessen Ersuchen entsprechende Daten in Bezug auf diese Sorgfaltsprüfung gegenüber 

Kunden vorzulegen. 

Wenn Kredit- und Finanzinstitute beschließen, grenzüberschreitende 

Korrespondenzbankbeziehungen mit Rücksicht auf ihre Strategien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beenden, so dokumentieren sie diese Entscheidung. 

Artikel 37 

Spezifische verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Anbietern von Kryptowerte-

Dienstleistungen bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen 

(1) Abweichend von Artikel 36 sind Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen in Bezug auf 

grenzüberschreitende Korrespondenzbankbeziehungen, in deren Rahmen Krypto-

Dienstleistungen mit einer Respondenzeinrichtung ausgeführt werden, die nicht in der 

Union ansässig ist und ähnliche Dienstleistungen erbringt, einschließlich 

Kryptowertetransfers, bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einer solchen 

Einrichtung zusätzlich zu den in Artikel 20 festgelegten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber 

Kunden dazu verpflichtet, 

www.parlament.gv.at



  

 222 

a) festzustellen, ob die Respondenzeinrichtung zugelassen oder eingetragen ist, 

b) ausreichende Informationen über die Respondenzeinrichtung einzuholen, um die 

Art ihrer Geschäftstätigkeit in vollem Umfang verstehen und auf der Grundlage 

öffentlich verfügbarer Informationen ihren Ruf und die Qualität der 

Beaufsichtigung bewerten zu können, 

c) die Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der 

Respondenzeinrichtung zu bewerten, 

d) vor Begründung der neuen Korrespondenzbankbeziehung das Einverständnis 

ihrer Führungsebene einzuholen, 

e) die jeweiligen Verantwortlichkeiten einer jeden Partei der 

Korrespondenzbankbeziehung zu dokumentieren, 

f) sich im Fall von Kryptowerte-Durchlaufkonten zu vergewissern, dass die 

Respondenzeinrichtung die Identität der Kunden, die direkten Zugang zu den 

Konten der Korrespondenzeinrichtung haben, überprüft hat und in Bezug auf 

diese Kunden kontinuierliche Sorgfaltspflichten erfüllt hat und dass sie in der 

Lage ist, der Korrespondenzeinrichtung auf deren Ersuchen entsprechende Daten 

in Bezug auf diese Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden vorzulegen. 

 Wenn Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen beschließen, 

Korrespondenzbankbeziehungen mit Rücksicht auf ihre Strategien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beenden, dokumentieren sie diese 

Entscheidung. 

 Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen aktualisieren die Informationen zur 

Sorgfaltsprüfung bei der Korrespondenzbankbeziehung regelmäßig oder bei Auftreten 

neuer Risiken in Bezug auf die Respondenzeinrichtung. 
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(2) Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen berücksichtigen die gemäß Absatz 1 

eingeholten Informationen, um auf risikoorientierter Basis die angemessenen 

verstärkten Maßnahmen festzulegen, die zur Minderung der mit der 

Respondenzeinrichtung verbundenen Risiken erforderlich sind. 

(3) Die AMLA gibt bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

heraus, in denen die Kriterien und Elemente festgelegt sind, die Anbieter von 

Kryptowerte-Dienstleistungen bei der Durchführung der in Absatz 1 genannten 

Bewertung und der in Absatz 2 genannten Risikominderungsmaßnahmen 

berücksichtigen müssen; dazu gehören auch die Mindestmaßnahmen, die Anbieter von 

Kryptowerte-Dienstleistungen treffen müssen, wenn sie feststellen, dass die 

Respondenzeinrichtung nicht eingetragen oder zugelassen ist. 

Artikel 38 

Spezifische Maßnahmen für einzelne Respondenzinstitute aus Drittländern 

(1) Kredit- und Finanzinstitute wenden die in Absatz 6 dieses Artikels festgelegten 

Maßnahmen in Bezug auf Respondenzinstitute aus Drittländern an, mit denen sie eine 

Korrespondenzbankbeziehung gemäß Artikel 36 oder 37 unterhalten und zu denen die 

AMLA eine Empfehlung gemäß Absatz 2 dieses Artikels abgibt. 
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(2) Die AMLA richtet eine Empfehlung an Kredit- und Finanzinstitute, wenn Bedenken 

bestehen, dass Respondenzinstitute in Drittländern einer der folgenden Situationen 

unterfallen: 

a) Sie verstoßen in schwerwiegender, wiederholter oder systematischer Weise gegen 

Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; 

b) sie weisen Schwachstellen in ihren internen Strategien, Verfahren und 

Kontrollen auf, die zu schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen 

Verstößen gegen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung führen dürften; 

c) sie verfügen über interne Strategien, Verfahren und Kontrollen, die den Risiken 

der Geldwäsche, der damit zusammenhängenden Vortaten und der 

Terrorismusfinanzierung, denen sie ausgesetzt sind, nicht angemessen sind. 

(3) Die in Absatz 2 genannte Empfehlung wird abgegeben, wenn alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Auf der Grundlage der im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeiten verfügbaren 

Informationen ist eine Finanzaufsichtsbehörde, einschließlich der AMLA bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufsichtstätigkeiten, der Auffassung, dass ein 

Respondenzinstitut eines Drittlands einer der in Absatz 2 aufgeführten 

Situationen unterfällt und sich dies auf die Risikoexposition der 

Korrespondenzbankbeziehung auswirken kann; 

b) nach einer Bewertung der Informationen, die der unter Buchstabe a des 

vorliegenden Absatzes genannten Finanzaufsichtsbehörde zur Verfügung stehen, 

besteht zwischen den Finanzaufsichtsbehörden in der Union Einvernehmen 

darüber, dass das Respondenzinstitut eines Drittlands einer der in Absatz 2 

aufgeführten Situationen unterfällt und sich dies auf die Risikoexposition der 

Korrespondenzbankbeziehung auswirken kann. 
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(4) Vor Abgabe der in Absatz 2 genannten Empfehlung konsultiert die AMLA den für das 

Respondenzinstitut zuständigen Aufseher des Drittlands und ersucht ihn, seinen eigenen 

Standpunkt sowie den Standpunkt des Respondenzinstituts zur Angemessenheit der 

Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Verfahren 

und Kontrollen sowie der Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden, über die das 

Respondenzinstitut zur Minderung der Risiken der Geldwäsche, der damit 

zusammenhängenden Vortaten und der Terrorismusfinanzierung verfügt, und zu den zu 

ergreifenden Abhilfemaßnahmen darzulegen. Geht innerhalb von zwei Monaten keine 

Antwort ein oder geht aus der Antwort nicht hervor, dass das Respondenzinstitut eines 

Drittlands in der Lage ist, zufriedenstellende Strategien, Verfahren und Kontrollen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchzuführen sowie 

angemessene Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anzuwenden, um die Risiken, 

denen es ausgesetzt ist und die die Korrespondenzbankbeziehung beeinträchtigen 

können, zu mindern, so leitet die AMLA die Abgabe der Empfehlung ein. 

(5) Die AMLA zieht ihre in Absatz 2 genannte Empfehlung zurück, sobald sie der 

Auffassung ist, dass ein Respondenzinstitut eines Drittlands, zu dem sie diese 

Empfehlung abgegeben hat, die in Absatz 3 aufgeführten Voraussetzungen nicht mehr 

erfüllt. 
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(6) In Bezug auf in Absatz 1 genannte Respondenzinstitute aus Drittländern, müssen 

Kredit- und Finanzinstitute 

a) davon absehen, neue Geschäftsbeziehungen mit dem Respondenzinstitut eines 

Drittlands aufzunehmen, es sei denn, sie gelangen auf der Grundlage der gemäß 

Artikel 36 oder 37 eingeholten Informationen zu dem Schluss, dass die auf die 

Geschäftsbeziehung mit dem Respondenzinstitut eines Drittlands angewandten 

Risikominderungsmaßnahmen und die von dem Respondenzinstitut eines 

Drittlands getroffenen Maßnahmen die mit dieser Geschäftsbeziehung 

verbundenen Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angemessen 

mindern können; 

b) für laufende Geschäftsbeziehungen mit dem Respondenzinstitut eines Drittlands 

i) die Informationen über das Respondenzinstitut gemäß Artikel 36 oder 37 

überprüfen und aktualisieren, 

ii) die Geschäftsbeziehung beenden, es sei denn, sie gelangen auf der 

Grundlage der gemäß Ziffer i eingeholten Informationen zu dem Schluss, 

dass die auf die Geschäftsbeziehung mit dem Respondenzinstitut eines 

Drittlands angewandten Risikominderungsmaßnahmen und die von dem 

Respondenzinstitut eines Drittlands getroffenen Maßnahmen die mit 

dieser Geschäftsbeziehung verbundenen Risiken von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung angemessen mindern können, 
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c) das Respondenzinstitut über die Schlussfolgerungen unterrichten, die sie in 

Bezug auf die Risiken, die mit der Korrespondenzbankbeziehung verbunden sind, 

entsprechend der Empfehlung der AMLA und der gemäß den Buchstaben a 

oder b getroffenen Maßnahmen gezogen haben. 

 Hat die AMLA eine Empfehlung gemäß Absatz 5 zurückgezogen, so überprüfen die 

Kredit- und Finanzinstitute ihre Bewertung dahingehend, ob das Respondenzinstitut 

eines Drittlands eine der in Absatz 3 festgelegten Voraussetzungen erfüllt 

(7) Die Kredit- und Finanzinstitute dokumentieren jede nach diesem Artikel getroffene 

Entscheidung. 

Artikel 39 

Verbot von Korrespondenzbankbeziehungen mit Mantelgesellschaften 

(1) Kredit- und Finanzinstituten ist die Aufnahme oder Fortführung einer 

Korrespondenzbankbeziehung mit einer Mantelgesellschaft untersagt. Kredit- und 

Finanzinstitute treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie keine 

Korrespondenzbankbeziehung mit einem Kredit- oder Finanzinstitut eingehen oder 

fortführen, von dem bekannt ist, dass es die Nutzung seiner Konten durch eine 

Mantelgesellschaft zulässt. 

(2) Zusätzlich zum in Absatz 1 festgelegten Erfordernis stellen die Anbieter von 

Kryptowerte-Dienstleistungen sicher, dass ihre Konten nicht von Mantelgesellschaften 

für die Erbringung von Krypto-Dienstleistungen genutzt werden. Zu diesem Zweck 

müssen die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen über interne Strategien, 

Verfahren und Kontrollen verfügen, um jeden Versuch aufzudecken, ihre Konten für 

die Erbringung unregulierter Krypto-Dienstleistungen zu nutzen. 
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(2) ▌ 

Artikel 40 

Maßnahmen zur Minderung der Risiken im Zusammenhang mit Transaktionen mit einer selbst 

gehosteten Adresse 

(1) Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen ermitteln und bewerten das Risiko von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, das mit an eine selbst gehostete Adresse 

gerichteten oder von dort stammenden Kryptowertetransfers verbunden ist. Anbieter von 

Kryptowerte-Dienstleistungen verfügen diesbezüglich über interne Strategien, Verfahren 

und Kontrollen. 

Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen wenden Risikominderungsmaßnahmen an, 

die den ermittelten Risiken angemessen sind. Die Risikominderungsmaßnahmen 

umfassen mindestens eine der folgenden Maßnahmen: 

a) das Ergreifen risikobasierter Maßnahmen zur Ermittlung und Überprüfung der 

Identität des Originators oder des Begünstigten eines an eine selbst gehostete 

Adresse gerichteten oder von dort stammenden Transfers oder des wirtschaftlichen 

Eigentümers eines solchen Originators oder Begünstigten, auch durch 

Heranziehung Dritter; 

b) das Verlangen zusätzlicher Informationen über Herkunft und Bestimmung der 

Kryptowerte; 

c) eine verstärkte dauerhafte Überwachung von Transaktionen mit einer selbst 

gehosteten Adresse; 

d) jede andere Maßnahme, um die Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung sowie das Risiko der Nichtumsetzung und Umgehung 

gezielter finanzieller Sanktionen zu mindern und zu steuern. 
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(2) Bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] gibt die AMLA Leitlinien 

zur Festlegung der in diesem Artikel genannten Risikominderungsmaßnahmen aus, 

einschließlich 

a) der Kriterien und Mittel zur Ermittlung und Überprüfung der Identität des 

Originators oder des Begünstigten eines an eine selbst gehostete Adresse 

gerichteten oder von dort stammenden Transfers, auch durch Heranziehung 

Dritter, unter Berücksichtigung der neuesten technologischen Entwicklungen; 

b) der Kriterien und Mittel zur Überprüfung, ob sich die selbst gehostete Adresse im 

Eigentum oder unter der Kontrolle eines Kunden befindet. 

Artikel 41 

Sonderbestimmungen für Antragsteller, die Aufenthaltsrechte im Gegenzug für Investitionen 

anstreben 

Zusätzlich zu den in Artikel 20 festgelegten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden in Bezug auf 

Kunden, bei denen es sich um Drittstaatsangehörige handelt und deren Antragsverfahren auf 

Aufenthaltsrechte in einem Mitgliedstaat im Gegenzug für Investition jeglicher Art, auch gegen 

Transfers, gegen den Erwerb oder die Anmietung von Immobilien, gegen Anlagen in 

Staatsanleihen, gegen Investitionen in Gesellschaften, gegen eine Schenkung oder eine 

gemeinnützige Stiftung und gegen Beiträge zum Staatshaushalt, läuft, wenden die Verpflichteten 

mindestens verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen gemäß Artikel 34 Absatz 4 Buchstaben a, c, e und f 

an. 
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Artikel 42 

Besondere Bestimmungen für politisch exponierte Personen 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 16 festgelegten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden ▌ 

wenden die Verpflichteten in Bezug auf gelegentliche Transaktionen oder 

Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen die folgenden Maßnahmen an: 

a) Sie holen das Einverständnis ihrer Führungsebene ein, bevor sie gelegentliche 

Transaktionen durchführen oder Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten 

Personen eingehen oder fortführen; 

b) sie treffen angemessene Maßnahmen, um die Herkunft des Vermögens und der 

Gelder, die im Rahmen von Geschäftsbeziehungen oder gelegentlichen 

Transaktionen mit politisch exponierten Personen eingesetzt werden, zu bestimmen; 

c) sie unterziehen diese Geschäftsbeziehungen einer verstärkten fortlaufenden 

Überwachung. 

(2) Die AMLA gibt bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien zu 

folgenden Punkten aus: 

a) den Kriterien für die Identifizierung von bekanntermaßen nahestehenden Personen; 

b) der Höhe des Risikos, das mit einer bestimmten Kategorie politisch exponierter 

Personen, Familienmitglieder oder bekanntermaßen nahestehenden Personen 

verbunden ist, einschließlich Leitlinien dazu, wie solche Risiken für die Zwecke des 

Artikels 45 zu bewerten sind, wenn die Person nicht mehr mit einem wichtigen 

öffentlichen Amt betraut ist. 

www.parlament.gv.at



  

 231 

Artikel 43 

Liste der wichtigen öffentlichen Ämter 

(1) Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht eine Liste mit den genauen Funktionen, die gemäß seinen 

nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften als wichtige öffentliche Ämter im Sinne 

von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 34 angesehen werden, und hält diese auf neuestem Stand. 

Die Mitgliedstaaten verlangen von jeder in ihrem Staatsgebiet akkreditierten 

internationalen Organisation, dass sie eine Liste der wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne 

von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 34 bei dieser internationalen Organisation veröffentlicht 

und auf neuestem Stand hält. Diese Listen umfassen auch alle Funktionen, die Vertretern 

von Drittländern und von auf Ebene des Mitgliedstaats akkreditierten internationalen 

Einrichtungen übertragen werden können. Die Mitgliedstaaten übermitteln diese Listen 

sowie jede daran vorgenommene Änderung der Kommission und der AMLA. 

(2) Der Kommission kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts das Format für die 

Erstellung und Übermittlung der Listen der wichtigen öffentlichen Ämter der 

Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 festlegen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß 

dem in Artikel 86 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 85 delegierte Rechtsakte 

zur Ergänzung von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 34 zu erlassen, wenn sich herausstellt, 

dass in den von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 übermittelten Listen gemeinsame 

zusätzliche Kategorien wichtiger öffentlicher Ämter enthalten sind und diese Kategorien 

wichtiger öffentlicher Ämter für die Union als Ganzes von Bedeutung sind. 

 Bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte gemäß Unterabsatz 1 konsultiert die 

Kommission die AMLA. 
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(4) Die Kommission erstellt eine Liste der genauen Funktionen, die auf Ebene der Union als 

wichtige öffentliche Ämter gelten, und hält diese auf neuestem Stand. Diese Liste umfasst 

auch alle Funktionen, die Vertretern von Drittländern und von auf Unionsebene 

akkreditierten internationalen Einrichtungen übertragen werden können. 

(5) Die Kommission erstellt auf der Grundlage der in den Absätzen 1 und 4 vorgesehenen 

Listen eine einzige Liste aller wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 34. Diese Liste veröffentlicht die Kommission im Amtsblatt der 

Europäischen Union. Die AMLA stellt diese Liste öffentlich auf ihrer Website zur 

Verfügung. 

Artikel 44 

Politisch exponierte Personen, die Begünstigte von Versicherungspolicen sind 

 Die Verpflichteten treffen angemessene Maßnahmen, um zu bestimmen, ob es sich bei den 

Begünstigten einer Lebensversicherungs- oder anderen Versicherungspolice mit 

Anlagezweck oder, falls relevant, bei dem wirtschaftlichen Eigentümer des Begünstigten 

um politisch exponierte Personen handelt. Diese Maßnahmen sind spätestens zum 

Zeitpunkt der Auszahlung oder zum Zeitpunkt der vollständigen oder teilweisen Abtretung 

der Police zu treffen. Falls erhöhte Risiken ermittelt wurden, müssen die Verpflichteten 

zusätzlich zu den in Artikel 20 festgelegten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden 

a) ihre Führungsebene vor Auszahlung der Versicherungserlöse unterrichten, 

b) die gesamte Geschäftsbeziehung zu dem Versicherungsnehmer einer verstärkten 

Überprüfung unterziehen. 
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Artikel 45 

Maßnahmen bei Personen, die keine politisch exponierten Personen mehr sind 

(1) Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem wichtigen öffentlichen Amt bei 

der Union, einem Mitgliedstaat, einem Drittland oder einer internationalen Organisation 

betraut, tragen die Verpflichteten dem von dieser Person weiterhin ausgehenden Risiko als 

Ergebnis ihres früheren Amtes Rechnung, wenn sie gemäß Artikel 20 die Risiken für 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewerten. 

(2) Zur Minderung der mit der politisch exponierten Person verbundenen Risiken wenden die 

Verpflichteten eine oder mehrere der in Artikel 34 Absatz 4 genannten Maßnahmen an, 

und zwar so lange, bis die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Risiken nicht 

mehr bestehen, auf jeden Fall aber mindestens zwölf Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem 

die Person nicht mehr mit einem wichtigen öffentlichen Amt betraut ist. 

(3) Führt ein Verpflichteter eine gelegentliche Transaktion durch oder geht er eine 

Geschäftsbeziehung mit einer Person ein, die in der Vergangenheit mit einem wichtigen 

öffentlichen Amt bei der Union, einem Mitgliedstaat, einem Drittland oder einer 

internationalen Organisation betraut war, gilt die in Absatz 2 genannte Pflicht 

entsprechend. 
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Artikel 46 

Familienmitglieder politisch exponierter Personen und politisch exponierten Personen 

bekanntermaßen nahestehende Personen 

Die in den Artikeln 42, 44 und 45 genannten Maßnahmen gelten auch für Familienmitglieder 

politisch exponierter Personen oder für Personen, die politisch exponierten Personen 

bekanntermaßen nahestehen. 

ABSCHNITT 5 

BESONDERE BESTIMMUNGEN ZUR SORGFALTSPRÜFUNG GEGENÜBER KUNDEN 

Artikel 47 

Spezifikationen für den Sektor Lebensversicherungen und andere Versicherungen mit Anlagezweck 

Für Lebensversicherungen oder andere Versicherungen mit Anlagezweck treffen die Verpflichteten 

zusätzlich zu den in Bezug auf den Kunden und den wirtschaftlichen Eigentümer verlangten 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden auch in Bezug auf die Begünstigten von 

Lebensversicherungs- und anderen Versicherungspolicen mit Anlagezweck die nachstehend 

genannten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden, sobald die Begünstigten ermittelt oder 

bestimmt sind: 
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a) Bei Begünstigten, die als namentlich genannte Personen oder Rechtsvereinbarungen 

ermittelt werden, halten sie den Namen dieser Person oder Rechtsvereinbarung fest; 

b) bei Begünstigten, die nach Merkmalen oder nach Kategorie oder auf andere Weise 

bestimmt werden, holen sie ausreichende Informationen über diese Begünstigten ein, 

sodass zum Zeitpunkt der Auszahlung die Identität des Begünstigten festgestellt werden 

kann. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 wird die Identität der Begünstigten sowie gegebenenfalls deren 

wirtschaftlicher Eigentümer zum Zeitpunkt der Auszahlung überprüft. Wird die Lebens- oder 

andere Versicherung mit Anlagezweck ganz oder teilweise an einen Dritten abgetreten, stellen die 

Verpflichteten, wenn sie über diese Abtretung auf dem Laufenden sind, die Identität des 

wirtschaftlichen Eigentümers zum Zeitpunkt der Abtretung der Ansprüche aus der übertragenen 

Police an die natürliche oder juristische Person oder die Rechtsvereinbarung fest. 

▌ 
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ABSCHNITT 6 

INANSPRUCHNAHME ANDERER VERPFLICHTETER ZUR ERFÜLLUNG VON 

SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN 

Artikel 48 

Allgemeine Bestimmungen zur Inanspruchnahme anderer Verpflichteter 

(1) Zur Erfüllung der in Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a, b und c festgelegten 

Anforderungen an die Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden können Verpflichtete andere 

Verpflichtete in Anspruch nehmen, unabhängig davon, ob diese in einem Mitgliedstaat 

oder in einem Drittland niedergelassen sind, wenn 

a) die anderen Verpflichteten die in dieser Verordnung bzw. – wenn sich ihr Wohn- 

oder Gesellschaftssitz in einem Drittland befindet – in einer gleichwertigen 

Vorschrift festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und die Führung von 

Aufzeichnungen einhalten, 

b) die Erfüllung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung durch die anderen Verpflichteten in einer mit Kapitel IV 

der Richtlinie (EU) 2024/...+ kohärenten Weise überwacht wird. 

Die letztliche Verantwortung für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 

verbleibt bei dem Verpflichteten, der einen anderen Verpflichteten in Anspruch nimmt. 

(2) Wenn sich Verpflichtete dafür entscheiden, andere Verpflichtete in Drittländern in 

Anspruch zu nehmen, tragen sie den in den Anhängen II und III aufgeführten 

geografischen Risikofaktoren sowie allen von der Kommission, der AMLA oder anderen 

zuständigen Behörden bereitgestellten einschlägigen Informationen oder Leitlinien 

Rechnung. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:37/24;Nr:37;Year:24&comp=37%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0250;Code:COD&comp=0250%7C2021%7C


  

 237 

(3) Gehören Verpflichtete einer Gruppe an, kann die Erfüllung der in diesem Artikel und in 

Artikel 49 festgelegten Anforderungen durch gruppenweit geltende Strategien, Verfahren 

und Kontrollen sichergestellt werden, wenn dabei alle folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

a) Der Verpflichtete stützt sich auf Informationen, die ausschließlich von einem 

derselben Gruppe angehörenden Verpflichteten geliefert werden; 

b) die Strategien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, die Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden und die 

Regeln bezüglich der Führung von Aufzeichnungen stehen voll und ganz mit dieser 

Verordnung oder mit gleichwertigen Vorschriften in Drittländern in Einklang; 

c) die wirksame Umsetzung der unter Buchstabe b dieses Absatzes genannten 

Anforderungen wird auf Gruppenebene von der Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats gemäß Kapitel IV der Richtlinie (EU) 2024/…+ oder von 

dem Drittland in Einklang mit den Vorschriften dieses Drittlands beaufsichtigt. 

(4) Verpflichtete dürfen keine Verpflichteten mit Sitz in einem gemäß Abschnitt 2 ermittelten 

Drittland in Anspruch nehmen. Verfügen Verpflichtete mit Sitz in der Union allerdings 

über Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen in einem solchen Drittland, dürfen 

sie diese Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen in Anspruch nehmen, wenn alle 

in Absatz 3 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:37/24;Nr:37;Year:24&comp=37%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0250;Code:COD&comp=0250%7C2021%7C


  

 238 

Artikel 49 

Vorgehensweise bei Inanspruchnahme eines anderen Verpflichteten 

(1) Verpflichtete holen von dem in Anspruch genommenen Verpflichteten alle zur Erfüllung 

der in Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a, b und c festgelegten Sorgfaltsmaßnahmen 

gegenüber Kunden und für das neue Geschäft erforderlichen Informationen ein. 

(2) Bei Inanspruchnahme eines anderen Verpflichteten unternehmen Verpflichtete alle 

notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass der in Anspruch genommene Verpflichtete 

auf Verlangen alles Folgende vorlegt: 

a) Kopien der zur Kundenidentifizierung eingeholten Informationen, 

b) sämtliche Belege oder vertrauenswürdige Informationsquellen, die zur Überprüfung 

der Identität des Kunden sowie gegebenenfalls des wirtschaftlichen Eigentümers des 

Kunden oder der Personen, in deren Namen der Kunde handelt, herangezogen 

wurden, einschließlich Daten, die über die in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 

genannten elektronischen Identifikationsmittel und einschlägigen Vertrauensdienste 

erlangt wurden, und 

c) alle Informationen, die bezüglich des Zwecks und der angestrebten Art der 

Geschäftsbeziehung eingeholt wurden. 
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen sind von dem in Anspruch 

genommenen Verpflichteten umgehend, auf jeden Fall aber binnen fünf Arbeitstagen zu 

liefern. 

(4) Die Bedingungen für die Übermittlung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Informationen und Unterlagen werden in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den 

Verpflichteten niedergelegt. 

(5) Nimmt ein Verpflichteter einen derselben Gruppe angehörenden Verpflichteten in 

Anspruch, kann die schriftliche Vereinbarung durch ein auf Gruppenebene geschaffenes 

internes Verfahren ersetzt werden, sofern die in Artikel 48 Absatz 3 genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind. 

▌  
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Artikel 50 

Leitlinien für die Inanspruchnahme anderer Verpflichteter 

 Die AMLA gibt bis zum … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien 

für die Verpflichteten zu folgenden Punkten aus: 

a) die Bedingungen, die für Verpflichtete akzeptabel sind, um – auch im Fall einer 

Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden aus der Ferne – auf die von einem anderen 

Verpflichteten eingeholten Informationen zurückzugreifen; 

▌  

b) Rolle und Verantwortung der beteiligten Verpflichteten bei Inanspruchnahme eines 

anderen Verpflichteten ▌; 

c) aufsichtliche Vorgehensweisen bei Inanspruchnahme eines anderen Verpflichteten ▌. 
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KAPITEL IV 

TRANSPARENZ DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTUMS 

Artikel 51 

Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei juristischen Personen 

Bei juristischen Personen sind die wirtschaftlichen Eigentümer diejenigen natürlichen Personen, 

die 

a) direkt oder indirekt eine Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft halten, 

b) die Gesellschaft oder sonstige juristische Personen entweder durch 

Eigentumsbeteiligung oder anderweitig direkt oder indirekt kontrollieren. 

Eine anderweitige Kontrolle gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b wird unabhängig von und 

parallel zu dem Bestehen einer Eigentumsbeteiligung oder der Kontrolle durch 

Eigentumsbeteiligung ermittelt. 

▌ 
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Artikel 52 

Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung 

(1) Für die Zwecke des Artikels 51 Absatz 1 Buchstabe a bezeichnet der Ausdruck 

„Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft“ das direkte oder indirekte Eigentum von 

25 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte oder sonstiger Eigentumsbeteiligungen an 

der Gesellschaft, einschließlich des Rechts auf einen Anteil an Gewinnen, an anderen 

internen Ressourcen oder am Liquidationssaldo. Das indirekte Eigentum wird 

berechnet, indem die Anteile oder Stimmrechte oder sonstigen Eigentumsbeteiligungen, 

die von den zwischengeschalteten Gesellschaften in der Kette von Gesellschaften 

gehalten werden, an der der wirtschaftliche Eigentümer Anteile oder Stimmrechte hält, 

multipliziert und die Ergebnisse aus diesen verschiedenen Ketten addiert werden, es sei 

denn, Artikel 54 findet Anwendung. 

Für die Zwecke der Beurteilung, ob eine Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft 

besteht, werden Beteiligungen auf jeder Beteiligungsebene berücksichtigt. 

(2) Ermitteln die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 

2024/...+ Kategorien von Gesellschaften, die erhöhten Risiken der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind, auch auf der Grundlage der Sektoren, in 

denen sie tätig sind, so setzen sie die Kommission davon in Kenntnis. Die Kommission 

bewertet bis zum ... [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung], ob die mit diesen 

Kategorien von juristischen Personen verbundenen Risiken von Bedeutung für den 

Binnenmarkt sind und erlässt, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass ein niedrigerer 

Schwellenwert zur Minderung dieser Risiken angemessen ist, delegierte Rechtsakte im 

Einklang mit Artikel 85 zur Änderung dieser Verordnung, indem sie Folgendes 

ermittelt: 

a) die Kategorien von Gesellschaften, die mit erhöhten Risiken der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verbunden sind und für die ein niedrigerer 

Schwellenwert gelten soll; 

b) die entsprechenden Schwellenwerte. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Der in Unterabsatz 1 genannte niedrigere Schwellenwert wird auf höchstens 15 % der 

Eigentumsbeteiligungen an der Gesellschaft festgesetzt, es sei denn, die Kommission 

kommt aufgrund des Risikos zu dem Schluss, dass ein höherer Schwellenwert 

verhältnismäßiger wäre, der in jedem Fall auf weniger als 25 % festgesetzt wird. 

(3) Die Kommission überprüft den in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt regelmäßig, 

um sicherzustellen, dass sie die einschlägigen Kategorien von Gesellschaften ermittelt, 

die mit erhöhten Risiken verbunden sind, und dass die entsprechenden Schwellenwerte 

diesen Risiken angemessen sind. 

(4) Bei juristischen Personen, bei denen es sich nicht um Gesellschaften handelt und bei 

denen es hinsichtlich ihrer Form und Struktur nicht angemessen oder möglich ist, das 

Eigentum zu berechnen, sind die wirtschaftlichen Eigentümer diejenigen natürlichen 

Personen, die die juristische Person gemäß Artikel 53 Absätze 3 und 4 anderweitig direkt 

oder indirekt kontrollieren, es sei denn, Artikel 57 findet Anwendung. 
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Artikel 53 

Wirtschaftliches Eigentum durch Kontrolle 

(1) Die Kontrolle über eine Gesellschaft oder eine sonstige juristische Person wird durch 

Eigentumsbeteiligung oder anderweitig ausgeübt. 

(2) Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 

a) „Kontrolle über die juristische Person“ die Möglichkeit, innerhalb der juristischen 

Person direkt oder indirekt erheblichen Einfluss auszuüben und entsprechende 

Entscheidungen zu erzwingen; 

b) „indirekte Kontrolle über eine juristische Person“ die Kontrolle über 

zwischengeschaltete juristische Personen in der Eigentumsstruktur oder in 

verschiedenen Ketten der Eigentumsstruktur, wobei die direkte Kontrolle auf jeder 

Ebene der Struktur festgestellt wird; 

c) „Kontrolle durch Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft“ das direkte oder 

indirekte Eigentum von 50 % zuzüglich eines der Anteile oder Stimmrechte oder 

einer der sonstigen Eigentumsbeteiligungen an der Gesellschaft. 

(3) Eine anderweitige Kontrolle der juristischen Person umfasst in jedem Fall die 

Möglichkeit, 

a) im Fall einer Gesellschaft die Mehrheit der Stimmrechte in der Gesellschaft 

auszuüben, unabhängig davon, ob sie von gemeinsam handelnden Personen geteilt 

werden oder nicht; 
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b) das Recht auszuüben, die Mehrheit der Mitglieder des Vorstands oder des 

Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder ähnlicher Funktionsträger der 

juristischen Person zu bestellen oder abzuberufen; 

c) einschlägige Veto- und Beschlussfassungsrechte auszuüben, die mit dem Anteil an 

der Gesellschaft verbunden sind,  

d) Entscheidung zu treffen, die Gewinnausschüttungen der juristischen Person oder 

eine Vermögensverschiebung bei der juristischen Person bewirkt. 

(4) Über Absatz 3 hinaus kann die Kontrolle über die juristische Person anderweitig 

ausgeübt werden. Abhängig von der jeweiligen Situation der juristischen Person und 

ihrer Struktur kann eine anderweitige Kontrolle Folgendes umfassen: 

a) förmliche oder informelle Vereinbarungen mit den Eigentümern, den 

Gesellschaftern oder den juristischen Personen, Bestimmungen in der Satzung, 

Partnerschaftsvereinbarungen, Syndizierungsvereinbarungen oder – je nach den 

besonderen Merkmalen der juristischen Person – gleichwertige Dokumente oder 

Vereinbarungen sowie Abstimmungsmodalitäten; 

b) Beziehungen zwischen Familienangehörigen; 

c) die Nutzung formeller oder informeller Nominee-Vereinbarungen. 

 Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Begriff „formelle Nominee-Vereinbarung“ 

einen Vertrag oder ▌eine entsprechende Vereinbarung zwischen einem Nominator und 

einem Nominee, wobei der Nominator eine juristische oder natürliche Person ist, die 

einem Nominee Weisungen erteilt, in einer bestimmten Eigenschaft in seinem Namen zu 

handeln, auch als Direktor, Anteilseigner oder Settlor, und wobei der Nominee eine 

juristische oder natürliche Person ist, die vom Nominator angewiesen wird, in seinem 

Namen zu handeln; 
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Artikel 54 

Gleichzeitiges Bestehen einer Eigentumsbeteiligung und einer Kontrolle in der 

Eigentumsstruktur 

Besitzt eine Gesellschaft eine vielschichtige Eigentümerstruktur und bestehen in einer oder 

mehreren Ketten dieser Struktur eine Eigentumsbeteiligung und eine Kontrolle in Bezug auf 

verschiedene Ebenen der Kette nebeneinander, so sind die wirtschaftlichen Eigentümer 

a) diejenigen natürlichen Personen, die direkt oder indirekt, durch Eigentumsbeteiligung 

oder anderweitig diejenigen juristischen Personen kontrollieren, die einzeln oder 

kumulativ eine direkte Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft halten; 

b) diejenigen natürlichen Personen, die einzeln oder kumulativ, direkt oder indirekt eine 

Eigentumsbeteiligung an derjenigen Gesellschaft halten, die die Gesellschaft direkt oder 

indirekt durch Eigentumsbeteiligung oder anderweitig kontrolliert. 

Artikel 55 

Eigentumsstrukturen, an denen Rechtsvereinbarungen oder ähnliche juristische Personen 

beteiligt sind 

Halten juristische Personen im Sinne des Artikels 57 oder Rechtsvereinbarungen einzeln oder 

kumulativ eine Eigentumsbeteiligung an der Gesellschaft oder kontrollieren sie direkt oder 

indirekt, durch Eigentumsbeteiligung oder anderweitig die Gesellschaft, so sind die 

wirtschaftlichen Eigentümer diejenigen natürlichen Personen, die die wirtschaftlichen 

Eigentümer der in Artikel 57 genannten juristischen Personen oder der Rechtsvereinbarungen 

sind. 
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Artikel 56 

Mitteilungen 

Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission bis zum ... [39 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] eine Liste mit den Arten der nach ihrem nationalen Recht bestehenden juristischen 

Personen mit den gemäß Artikel 51 und Artikel 52 Absatz 4 ermittelten wirtschaftlichen 

Eigentümern. In dieser Mitteilung sind auch die speziellen Kategorien von Gesellschaften und 

anderen juristischen Personen sowie die Merkmale und gegebenenfalls die Rechtsgrundlage 

nach dem nationalen Recht der betreffenden Mitgliedstaaten anzugeben. Außerdem ist darin 

anzugeben, ob aufgrund der speziellen Form und Strukturen derjenigen juristischen Personen, 

bei denen es sich nicht um Gesellschaften handelt, der Mechanismus von Artikel 63 Absatz 4 zur 

Anwendung kommt, sowie eine ausführliche Begründung, warum dies so ist. 

Die Kommission übermittelt den anderen Mitgliedstaaten die Mitteilung gemäß Absatz 1. 
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Artikel 57 

Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei juristischen Personen, die Express Trusts ähneln 

(1) Im Fall anderer als der in Artikel 51 genannten juristischen Personen, die Express 

Trusts ähneln, wie z. B. Stiftungen, sind die wirtschaftlichen Eigentümer alle 

nachstehend genannten natürlichen Personen: 

a) die Gründer, 

b) die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion, 

c) die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion, 

d) die Begünstigten, es sei denn, Artikel 59 findet Anwendung, 

e) jede andere natürliche Person, die die juristische Person direkt oder indirekt 

kontrolliert. 

(2) In Fällen, in denen die in Absatz 1 genannten juristischen Personen zu vielschichtigen 

Kontrollstrukturen gehören und in denen eine juristische Person eine der in Absatz 1 

aufgeführten Positionen innehat, sind die wirtschaftlichen Eigentümer der in Absatz 1 

genannten juristischen Person 

a) die in Absatz 1 aufgeführten natürlichen Personen und 

b) diejenigen wirtschaftlichen Eigentümer der juristischen Person, die eine der in 

Absatz 1 aufgeführten Positionen innehaben. 
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(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum ... [39 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] eine Liste der Arten von juristischen Personen, deren 

wirtschaftliche Eigentümer gemäß Absatz 1 ermittelt wurden. 

Der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung ist eine Beschreibung folgender Punkte 

beizufügen: 

a) die Form und grundlegenden Merkmale dieser juristischen Personen, 

b) des Verfahrens, durch das sie eingerichtet werden können, 

c) des Verfahrens für den Zugang zu grundlegenden Informationen und zu 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer in Bezug auf diese juristischen 

Personen, 

d) der Websites, auf denen die Zentralregister, die Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer dieser juristischen Personen enthalten, eingesehen werden können, 

sowie die Kontaktdaten der für diese Register zuständigen Stellen. 
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(4) Der Kommission kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts eine Liste der dem 

Recht der Mitgliedstaaten unterliegenden Arten von juristischen Personen annehmen, 

für die die Anforderungen des vorliegenden Artikels gelten sollten. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 86 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 58 

Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer bei Express Trusts und ▌ ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen 

(1) Die wirtschaftlichen Eigentümer von Express Trusts sind alle nachstehend genannten 

natürlichen Personen: 

a) die Settlor, 

b) die Trustees, 

c) die Protektoren, sofern vorhanden, 

d) die Begünstigten, es sei denn, Artikel 59 oder 60 findet Anwendung, 

e) jede sonstige natürliche Person, die den Express Trust durch direkte oder indirekte 

Beteiligung oder anderweitig, auch über eine Kontroll- oder Beteiligungskette, 

letztlich kontrolliert. 
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(2) Die wirtschaftlichen Eigentümer von anderen Rechtsvereinbarungen, die Express-Trusts 

ähneln, sind diejenigen natürlichen Personen, die gleichwertige oder ähnliche Positionen 

innehaben wie die in Absatz 1 genannten. ▌ 

(3) Gehören die Rechtsvereinbarungen zu vielschichtigen Kontrollstrukturen und hat eine 

juristische Person eine der in Absatz 1 aufgeführten Positionen inne, sind die 

wirtschaftlichen Eigentümer der Rechtsvereinbarung 

a) die in Absatz 1 aufgeführten natürlichen Personen und 

b) die wirtschaftlichen Eigentümer derjenigen juristischen Personen, die eine der in 

Absatz 1 aufgeführten Positionen innehaben. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum ... [39 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung] eine Liste der ihrem Recht unterliegenden Arten von 

Rechtsvereinbarungen ▌, die Express-Trusts ähneln. 

Der Mitteilung ist eine Beschreibung folgender Punkte beizufügen: 

a) der Form und grundlegenden Merkmale dieser Rechtsvereinbarungen, 

b) des Verfahrens, durch das diese Rechtsvereinbarungen eingerichtet werden 

können, 

c) des Verfahrens für den Zugang zu grundlegenden Informationen und zu Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer in Bezug auf diese Rechtsvereinbarungen, 
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d) der Websites, auf denen die Zentralregister, die Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer dieser Rechtsvereinbarungen enthalten, eingesehen werden können, 

und der Kontaktdaten der für diese Register zuständigen Behörden. 

 Der Notifizierung ist auch eine ausführliche Begründung mit Nennung der Gründe dafür 

beizufügen, dass der Mitgliedstaat die notifizierten Rechtsvereinbarungen als Express-

Trusts ähnelnd ansieht, sowie dafür, dass er zu dem Schluss kommt, dass andere, seinem 

Recht unterliegende Rechtsvereinbarungen Express-Trusts nicht ähneln.  

(5) Die Kommission kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts eine Liste der dem Recht 

der Mitgliedstaaten unterliegenden Arten von Rechtsvereinbarungen annehmen, für die 

bezüglich des wirtschaftlichen Eigentums die gleichen Transparenzanforderungen gelten 

sollten wie für Express Trusts; dieser Liste sind die in Absatz 4 Unterabsatz 2 dieses 

Artikels aufgeführten Informationen beizufügen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird 

gemäß dem in Artikel 86 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 59 

Ermittlung einer Kategorie von Begünstigten 

(1) Im Fall von juristischen Personen nach Artikel 57, die Express Trusts ähneln, oder 

Express Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen gemäß Artikel 58 mit Ausnahme 

von Discretionary Trusts sind, sofern die Begünstigten noch zu bestimmen sind, die 

Kategorie der Begünstigten und ihre allgemeinen Merkmale anzugeben. Begünstigte 

innerhalb dieser Kategorie sind wirtschaftliche Eigentümer, sobald sie ermittelt oder 

benannt sind. 

(2) In den folgenden Fällen sind nur die Kategorie der Begünstigten und ihre Merkmale 

anzugeben: 
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a) Altersversorgungssysteme, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 

2016/2341 fallen, 

b) Systeme des finanziellen Eigentums oder der finanziellen Beteiligung von 

Mitarbeitern, sofern die Mitgliedstaaten nach einer angemessenen 

Risikobewertung zu dem Schluss gelangt sind, dass das Risiko eines Missbrauchs 

für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gering ist, 

c) juristische Personen nach Artikel 57, die Express Trusts ähneln, Express Trusts 

und ähnliche Rechtsvereinbarungen nach Artikel 58, sofern 

i) die juristische Person, der Express Trust oder eine ähnliche 

Rechtsvereinbarung zu gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken gegründet 

wird, und 

ii) die Mitgliedstaaten nach einer angemessenen Risikobewertung zu dem 

Schluss gelangt sind, dass die Kategorie von juristischer Person, Express 

Trust oder ähnlicher Rechtsvereinbarung ein geringes Risiko eines 

Missbrauchs für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

aufweist. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Kategorien von juristischen Personen, 

Express Trusts oder ähnlichen Rechtsvereinbarungen gemäß Absatz 2 zusammen mit 

einer Begründung auf der Grundlage der spezifischen Risikobewertung mit. Die 

Kommission übermittelt den anderen Mitgliedstaaten diese Mitteilung in Kenntnis. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=


  

 254 

Artikel 60 

Ermittlung von Objekten einer Ermächtigung und Letztbegünstigten bei Nichtausübung der 

Ermächtigung bei Discretionary Trusts 

 

Bei Discretionary Trusts, bei denen die Begünstigten noch ausgewählt werden müssen, sind die 

Objekte einer Ermächtigung und die Letztbegünstigten bei Nichtausübung der Ermächtigung zu 

ermitteln. Begünstigte unter den Objekten einer Ermächtigung sind wirtschaftliche Eigentümer, 

sobald sie ausgewählt sind. Letztbegünstigter bei Nichtausübung der Ermächtigung sind 

wirtschaftliche Eigentümer, falls die Trustees ihren Ermessensspielraum nicht ausüben. 

Erfüllen Discretionary Trusts die in Artikel 59 Absatz 2 genannten Voraussetzungen, so werden 

nur die Kategorien von Objekten einer Ermächtigung und von Letztbegünstigten bei 

Nichtausübung der Ermächtigung ermittelt. Diese Kategorien von Discretionary Trusts werden 

der Kommission gemäß Absatz 3 des genannten Artikels gemeldet. 

Artikel 61 

Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer von Organismen für gemeinsame Anlagen 

Abweichend von Artikel 51 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 1 sind die wirtschaftlichen 

Eigentümer von Organismen für gemeinsame Anlagen diejenigen natürlichen Personen, die eine 

oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Sie halten direkt oder indirekt 25 % oder mehr der Anteile, die in dem Organismus für 

gemeinsame Anlagen gehalten werden; 

b) sie sind in der Lage, die Anlagepolitik des Organismus für gemeinsame Anlagen 

festzulegen oder zu beeinflussen; 

c) sie kontrollieren anderweitig die Tätigkeiten des Organismus für gemeinsame Anlagen. 
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Artikel 62 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

(1) Juristische Personen und Trustees von Express Trusts oder Personen, die entsprechende 

Positionen in ähnlichen Rechtsvereinbarungen innehaben, stellen sicher, dass die 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer, die sie besitzen, den Verpflichteten im 

Rahmen von Verfahren der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden gemäß Kapitel III zur 

Verfügung stellen oder an die Zentralregister übermitteln, angemessen, zutreffend und 

auf dem neusten Stand sind. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer umfassen 

Folgendes: 

a) alle Vor- und Nachnamen, Geburtsort und vollständiges Geburtsdatum, 

Wohnanschrift, Land des Wohnsitzes und Staatsangehörigkeit(en) des 

wirtschaftlichen Eigentümers, ▌ Nummer eines Ausweisdokuments wie Pass oder 

Personalausweis und – sofern vorhanden – eindeutige persönliche 

Identifikationsnummer, die der Person vom Land ihres gewöhnlichen Aufenthalts 

zugewiesen wurde, sowie eine allgemeine Beschreibung der Quellen dieser 

Nummern; 
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b) Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses an der juristischen Person oder der 

Rechtsvereinbarung, ob über eine Eigentumsbeteiligung oder anderweitige Kontrolle, 

sowie das Datum ab dem das wirtschaftliche Interesse besteht; 

c) Angaben zu der juristischen Person, deren wirtschaftlicher Eigentümer die natürliche 

Person gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b ist, oder – im Fall von 

Rechtsvereinbarungen, deren wirtschaftlicher Eigentümer die natürliche Person 

ist – grundlegende Informationen über die Rechtsvereinbarung; 

d) umfasst die Eigentümer- und Kontrollstruktur mehr als eine juristische Person 

oder eine Rechtsvereinbarung, eine Beschreibung dieser Struktur, einschließlich 

der Namen und, sofern vorhanden, der Kennnummern der einzelnen juristischen 

Personen oder Rechtsvereinbarungen, die Teil dieser Struktur sind, und einer 

Beschreibung der Beziehungen zwischen ihnen, einschließlich des Anteils an den 

gehaltenen Anteilen; 

e) wird eine Kategorie von Begünstigten gemäß Artikel 59 ermittelt, eine allgemeine 

Beschreibung der Merkmale der Kategorie von Begünstigten; 

f) werden Objekte einer Ermächtigung und Letztbegünstigte bei Nichtausübung der 

Ermächtigung gemäß Artikel 60 ermittelt, folgende Angaben: 

i) bei natürlichen Personen deren Vor- und Nachnamen, 

ii) bei juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen deren Namen, 

iii) bei Kategorien von Objekten einer Ermächtigung oder Letztbegünstigten bei 

Nichtausübung der Ermächtigung deren Beschreibung. 

(2) Juristische Personen und Trustees von Express Trusts oder Personen, die eine 

entsprechende Position in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung innehaben, holen 

innerhalb von 28 Kalendertagen nach der Gründung der juristischen Person oder der 

Errichtung der Rechtsvereinbarung angemessene, zutreffende und aktuelle Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer ein. Diese Angaben werden umgehend, in jedem Fall 

aber innerhalb von 28 Kalendertage nach einer diesbezüglichen Änderung  sowie jährlich 

aktualisiert. 
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Artikel 63 

Pflichten von juristischen Personen 

(1) Alle in der Union gegründeten juristischen Personen müssen angemessene, zutreffend und 

aktuelle Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer einholen und vorhalten. 

Juristische Personen legen den Verpflichteten, wenn diese gemäß Kapitel III 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden treffen, zusätzlich zu den Informationen über ihre 

rechtlichen Eigentümer auch Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer vor. 

(2) die juristische Person übermittelt Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

unverzüglich nach seiner Gründung dem Zentralregister. Jede Änderung der 

Informationen ist dem Zentralregister unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von 28 

Kalendertagen danach zu übermitteln. Die juristische Person überprüft regelmäßig, ob 

sie aktuelle Angaben zu ihrem wirtschaftlichen Eigentümer besitzt. Diese Überprüfung 

wird mindestens einmal jährlich durchgeführt, sei es als eigenständiges Verfahren oder 

als Teil anderer regelmäßiger Verfahren, etwa der Vorlage des Jahresabschlusses. 

Die wirtschaftlichen Eigentümer einer juristischen Person sowie diejenigen juristischen 

Personen und - bei Rechtsvereinbarungen - deren Trustees oder Personen, die eine 

entsprechende Position innehaben, die Teil der Eigentums- oder Kontrollstruktur einer 

juristischen Person sind, legen dieser juristischen Person alle notwendigen Informationen 

vor, um die Anforderungen dieses Kapitels zu erfüllen oder um etwaigen Ersuchen um 

zusätzliche Informationen gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2024/...+ 

nachzukommen.  

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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(3) Lässt sich nach Ausschöpfung aller nach den Artikeln 51 bis 57 möglichen 

Ermittlungswege keine Person als wirtschaftlicher Eigentümer ermitteln oder hat die 

juristische Person erhebliche und berechtigte Zweifel daran, dass es sich bei den 

ermittelten Personen um die wirtschaftlichen Eigentümer handelt, führen ▌die juristischen 

Personen Aufzeichnungen über die zur Ermittlung ihrer wirtschaftlichen Eigentümer 

getroffenen Maßnahmen. 

(4) Wenn juristische Personen gemäß Artikel 20 dieser Verordnung und Artikel 10 der 

Richtlinie (EU) 2024/...+ Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer vorlegen, liefern sie in 

den in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Fällen Folgendes: 

a) eine ▌Erklärung, dass es keinen wirtschaftlichen Eigentümer gibt oder dass die 

wirtschaftlichen Eigentümer nicht ermittelt werden konnten, begleitet von einer 

Begründung, warum es nicht möglich war, den wirtschaftlichen Eigentümer 

gemäß den Artikeln 51 bis 57 der vorliegenden Verordnung zu ermitteln, und 

worin die Unsicherheit in Bezug auf die ermittelten Angaben bestand; 

b) den in Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung 

verlangten Angaben gleichwertige Informationen über alle natürlichen Personen, die 

Angehörige der Führungsebene der juristischen Person sind. 

Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes bezeichnet der Begriff „Angehörige der 

Führungsebene“ natürliche Personen, die geschäftsführende Mitglieder des 

Leitungsorgans sind, sowie natürliche Personen, die innerhalb einer juristischen Person 

Führungsaufgaben wahrnehmen, Verantwortung für die laufende Leitung des 

Unternehmens tragen und gegenüber dem Leitungsorgan rechenschaftspflichtig sind. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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(5) Juristische Personen stellen den zuständigen Behörden die nach diesem Artikel eingeholten 

Angaben auf Verlangen umgehend zur Verfügung. 

(6) Nach Auflösung oder anderweitiger Beendigung einer juristischen Person werden die in 

Absatz 4 genannten Angaben entweder von den von der juristischen Person zu diesem 

Zweck bestimmten Personen oder von Verwaltern, Liquidatoren oder anderen an der 

Auflösung der Gesellschaft beteiligten Personen fünf Jahre lang aufbewahrt. Name und 

Kontaktdaten der für die Aufbewahrung der Angaben zuständigen Person sind den 

Zentralregistern zu übermitteln. 
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Artikel 64 

Pflichten der Trustees 

(1) Im Fall einer Rechtsvereinbarung, die in einem Mitgliedstaat verwaltet wird oder deren 

Trustee oder die Person, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende 

Position innehat, in einem Mitgliedstaat ansässig oder niedergelassen ist, holen Trustees 

und Personen, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position 

innehaben, folgende Informationen in Bezug auf die Rechtsvereinbarung ein und halten 

diese vor: 

a) grundlegende Informationen über die Rechtsvereinbarung; 

b) angemessene, zutreffende und aktuelle Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

gemäß Artikel 62; 
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c) wenn juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen Parteien der 

Rechtsvereinbarung sind, grundlegende Informationen und Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer in Bezug auf diese juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen; 

d) Informationen über alle Vertreter mit der Befugnis, im Namen der 

Rechtsvereinbarung zu handeln oder etwaige Maßnahmen in Bezug auf diese 

zu ergreifen, und über die Verpflichteten, mit denen der Trustee oder die 

Person, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende 

Position innehat, eine Geschäftsbeziehung im Namen der Rechtsvereinbarung 

aufnehmen. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen sind nach Beendigung der Beteiligung des 

Trustees oder der Person in entsprechender Position am Express Trust oder einer 

ähnlichen Rechtsvereinbarung fünf Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Der Trustee oder die Person, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine 

entsprechende Position innehat, erfasst die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

und die grundlegenden Informationen und übermittelt diese unverzüglich nach 

Errichtung des Express Trusts oder ähnlicher Rechtsvereinbarungen dem 

Zentralregister. Der Trustee oder die Person, die bei einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehat, stellt sicher, dass jede 

Änderung zum wirtschaftlichen Eigentümer oder der grundlegenden Informationen in 

Bezug auf die Rechtsvereinbarung dem Zentralregister unverzüglich und in jedem Fall 

innerhalb von 28 Kalendertagen gemeldet wird. 
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Der Trustee oder die Person, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine 

entsprechende Position innehat, überprüft regelmäßig, ob seine bzw. ihre Informationen 

über die Rechtsvereinbarung gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 aktuell sind. Diese 

Überprüfung wird mindestens einmal jährlich durchgeführt, sei es als eigenständiges 

Verfahren oder als Teil anderer regelmäßiger Verfahren. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Trustees oder Personen, die bei einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehaben, legen ihren Status offen und 

legen den Verpflichteten, wenn diese Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden gemäß 

Kapitel III anwenden, die Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern und zu den 

Vermögenswerten der Rechtsvereinbarungen, die im Zusammenhang mit einer 

Geschäftsbeziehung oder einer gelegentlichen Transaktion verwaltet werden sollen, vor. 

(4) Die wirtschaftlichen Eigentümer einer Rechtsvereinbarung, bei denen es sich nicht um die 

Trustees oder Personen, die eine entsprechende Position innehaben, ihre Vertreter und 

die Verpflichteten, die die Rechtsvereinbarung verwalten, sowie jegliche Person und – bei 

Rechtsvereinbarungen – deren Trustees, die Teil der vielschichtigen Kontrollstruktur der 

Rechtsvereinbarung sind, legen den Trustees  oder Personen, die in einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehaben, alle Informationen und 

Unterlagen vor, die die Trustees und die Personen, die eine entsprechende Position 

innehaben, zur Erfüllung der Anforderungen dieses Kapitels benötigen.  

(5) Die Trustees eines Express Trusts und Personen, die bei einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehaben, stellen den zuständigen 

Behörden die nach diesem Artikel eingeholten Angaben und Informationen auf Verlangen 

unverzüglich zur Verfügung. 
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(6) Lässt sich im Fall von Rechtsvereinbarungen, deren Parteien juristische Personen sind, 

nach Ausschöpfung aller nach den Artikeln 51 bis 57 möglichen Ermittlungswege keine 

Person als wirtschaftlicher Eigentümer dieser juristischen Personen ermitteln oder 

bestehen erhebliche und berechtigte Zweifel daran, dass es sich bei den ermittelten 

Personen um die wirtschaftlichen Eigentümer handelt, führen die Trustees der Express 

Trusts oder die Personen, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine 

entsprechende Position innehaben, Aufzeichnungen über die zur Ermittlung ihrer 

wirtschaftlichen Eigentümer getroffenen Maßnahmen. 

(7) Wenn die Trustees der Express Trusts oder die Personen, die bei einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehaben, gemäß Artikel 20 dieser 

Verordnung und Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2024/...+ Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer vorlegen, liefern sie in den in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannten 

Fällen Folgendes: 

a) eine Erklärung, dass es keinen wirtschaftlichen Eigentümer gibt oder dass 

der/die wirtschaftliche(n) Eigentümer nicht ermittelt werden konnte(n), 

begleitet von einer Begründung, warum es nicht möglich war, den 

wirtschaftlichen Eigentümer gemäß den Artikeln 51 bis 57 der vorliegenden 

Verordnung zu ermitteln, und worin die Unsicherheit in Bezug auf die 

ermittelten Angaben bestand; 

b) den in Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a der vorliegenden 

Verordnung verlangten Angaben gleichwertige Informationen über alle 

natürlichen Personen, die Angehörige der Führungsebene der juristischen 

Person, der Partei der Rechtsvereinbarung ist, sind. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Artikel 65 

Ausnahmen von den Pflichten von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen 

Artikel 63 und 64 finden keine Anwendung auf 

a) Gesellschaften, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 

sind, sofern 

i) die Kontrolle über die Gesellschaft ausschließlich von der natürlichen Person 

ausgeübt wird, die über Stimmrechte verfügt,  

ii) keine anderen juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen Teil der 

Eigentums- oder Kontrollstruktur der Gesellschaft sind, und 

iii) für juristische Personen aus dem Ausland gemäß Artikel 67 im Rahmen von 

internationalen Standards Anforderungen gelten, die den unter den Ziffern i 

und ii dieses Buchstabens genannten Anforderungen gleichwertig sind; 

b) Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 der 

Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates43. 

                                                 
43 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlament und des Rates vom 26. Februar 2014 

über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. 
L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=


  

 265 

Artikel 66 

Pflichten von Nominees 

Nominelle Anteilseigner und nominelle Direktoren einer juristischen Person halten angemessene, 

zutreffende und aktuelle Informationen über die Identität ihrer Nominatoren sowie deren 

wirtschaftliche Eigentümer vor und legen diese sowie deren Status gegenüber der juristischen 

Person offen. Die juristische Person übermittelt diese Informationen den Zentralregistern. 

Juristische Personen legen die in Absatz 1 genannten Informationen auch Verpflichteten vor, wenn 

diese gemäß Kapitel III Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anwenden. 
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Artikel 67 

Juristische Personen und Rechtsvereinbarungen aus dem Ausland 

(1) Juristische Personen, die außerhalb der Union gegründet sind, und Trustees von Express 

Trusts oder Personen, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende 

Position innehaben, die außerhalb der Union verwaltet werden oder außerhalb der Union 

ansässig oder niedergelassen sind, übermitteln dem Zentralregister die Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer gemäß Artikel 62, wenn sie 

a) eine Geschäftsbeziehung mit einem Verpflichteten aufnehmen; 

b) direkt oder über Vermittler Immobilien in der Union erwerben; 

c) im Zusammenhang mit einer gelegentlichen Transaktion direkt oder über 

Vermittler von einer in Artikel 3 Nummer 3 Buchstaben f und j genannten, Handel 

treibenden Person eines der folgenden Güter erwerben: 

i) Kraftfahrzeuge für nichtgewerbliche Zwecke zu einem Preis von mindestens 

250 000 EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung; 

ii) Wasserfahrzeuge für nichtgewerbliche Zwecke zu einem Preis von 

mindestens 7 500 000 EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung; 

iii) Luftfahrzeuge für nichtgewerbliche Zwecke zu einem Preis von mindestens 

7 500 000 EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung; 
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d) von einem öffentlichen Auftraggeber in der Union einen öffentlichen Auftrag über 

Güter, Dienstleistungen oder Konzessionen erhalten. 

(2) Nehmen juristische Personen, die außerhalb der Union gegründet sind, eine 

Geschäftsbeziehung mit einem Verpflichteten auf, so übermitteln sie dem Zentralregister 

abweichend von Absatz 1 Buchstabe a ihre Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

wenn 

a) sie eine Geschäftsbeziehung mit einem Verpflichteten aufnehmen, der gemäß der 

Risikobewertung auf Unionsebene oder der nationalen Risikobewertung des 

betreffenden Mitgliedstaats im Einklang mit den Artikeln 7 und 8 der Richtlinie 

(EU) 2024/...+ mit mittelhohen oder hohen Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung verbunden ist; oder 

b) die Risikobewertung auf Unionsebene oder die nationalen Risikobewertung des 

betreffenden Mitgliedstaats ermittelt, dass die Kategorie der juristischen Person 

oder des Sektors, in dem die außerhalb der Union gegründete juristische Person 

tätig ist, gegebenenfalls mit mittelhohen oder hohen Risiken der Geldwäsche oder 

der Terrorismusfinanzierung verbunden ist. 

 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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(3) Die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer werden zusammen mit einer Erklärung, 

in der dargelegt wird, in Bezug auf welche Tätigkeiten die Angaben übermittelt werden, 

und allen einschlägigen Unterlagen übermittelt, und zwar 

a) in den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fällen vor Beginn der 

Geschäftsbeziehung; 

b) in den in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Fällen vor Abschluss des 

Erwerbs; 

c) in den in Absatz 1 Buchstabe d genannten Fällen vor Unterzeichnung des 

Vertrags. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a unterrichten die Verpflichteten die 

juristischen Personen, wenn die in Absatz 2 festgelegten Bedingungen erfüllt sind, und 

verlangen einen Nachweis für die Registrierung oder einen Auszug mit den Angaben 

zum wirtschaftlichen Eigentümer aus dem Zentralregister, um die Geschäftsbeziehung 

oder die gelegentliche Transaktion fortzusetzen. 
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(5) In den in Absatz 1 genannten Fällen melden juristische Personen, die außerhalb der 

Union gegründet sind, und Trustees von Express Trusts oder Personen, die bei einer 

ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehaben, die außerhalb 

der Union verwaltet werden oder außerhalb der Union ansässig oder niedergelassen 

sind, eine etwaige Änderung der dem Zentralregister gemäß Absatz 1 übermittelten 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer unverzüglich und in jedem Fall innerhalb 

von 28 Kalendertagen danach. 

Unterabsatz 1 gilt 

a) in den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fällen während der gesamten Dauer 

der Geschäftsbeziehung mit dem Verpflichteten; 

b) in den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fällen, solange sich die Immobilie 

im Besitz der juristischen Person oder der Rechtsvereinbarung befindet; 

c) in den in Absatz 1 Buchstabe c genannten Fällen in dem Zeitraum zwischen der 

erstmaligen Übermittlung der Angaben an das Zentralregister und dem 

Abschluss des Erwerbs; 

d) in den in Absatz 1 Buchstabe d genannten Fällen während der gesamten 

Laufzeit des Vertrags. 
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(6) Erfüllt die juristische Person, der Trustee des Express Trusts oder die Person, die bei einer 

ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende Position innehat, die in Absatz 1 

festgelegten Bedingungen in mehreren Mitgliedstaaten, so ist ein Nachweis für die 

Registrierung der Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer in einem von einem 

Mitgliedstaat geführten Zentralregister als ausreichender Registrierungsnachweis 

anzusehen. 

(7) Sind juristische Personen, die außerhalb der Union gegründet sind, oder 

Rechtsvereinbarungen, die außerhalb der Union verwaltet werden oder deren Trustee 

oder die Person, die bei einer ähnlichen Rechtsvereinbarung eine entsprechende 

Position innehat, außerhalb der Union ansässig oder niedergelassen ist, am … 

[36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung], direkt oder durch Vermittler, 

Eigentümer von Immobilien, so werden die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 

dieser juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen bis zum … [42 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] an das Zentralregister übermittelt und mit einer 

Begründung dieser Übermittlung versehen. 

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen, die 

vor dem 1. Januar 2014 Immobilien in der Union erworben haben.  

Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage des Risikos beschließen, dass ein 

früheres Datum gilt, und teilen dies der Kommission mit. Die Kommission setzt die 

anderen Mitgliedstaaten von diesen Beschlüssen in Kenntnis. 

(8) Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage des Risikos die in Absatz 1 Buchstabe a 

Verpflichtung auf Geschäftsbeziehungen mit ausländischen juristischen Personen 

ausweiten, die am … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] fortbestehen, 

und teilen dies der Kommission mit. Die Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten 

von diesen Beschlüssen in Kenntnis. 
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Artikel 68 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Kapitels 

Vorschriften über Sanktionen fest und treffen alle zur Sicherstellung von deren 

Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften über Sanktionen samt ihrer 

Rechtsgrundlage bis zum … [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] mit und 

setzen sie umgehend über jede nachfolgende Änderung in Kenntnis. 

(2) Die Kommission erlässt bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

delegierte Rechtsakte im Einklang mit Artikel 85 zur Ergänzung dieser Verordnung, in 

denen Folgendes definiert wird: 

a) die Kategorien von Verstößen, die Sanktionen unterliegen, und die Personen, die 

für solche Verstöße haften; 

b) Indikatoren für die Einstufung des Schweregrads der Verstöße, die Sanktionen 

unterliegen; 

c) die Kriterien, die bei der Festsetzung der Höhe der Sanktionen zu berücksichtigen 

sind. 

Die Kommission überprüft regelmäßig die in Unterabsatz 1 genannten delegierten 

Rechtsakte, um zu gewährleisten, dass die einschlägigen Kategorien von Verstößen 

darin ermittelt werden und die entsprechenden Sanktionen wirksam, abschreckend und 

verhältnismäßig sind. 
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KAPITEL V 

MELDEPFLICHTEN 

Artikel 69 

Meldung von Verdachtsfällen 

(1) Die Verpflichteten sowie gegebenenfalls ihre Direktoren und Mitarbeiter kooperieren 

vollumfänglich mit der zentralen Meldestelle, indem sie umgehend 

a) auf eigene Initiative der zentralen Meldestelle berichten, wenn sie Kenntnis davon 

erhalten oder den Verdacht oder berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass 

Gelder oder Tätigkeiten – unabhängig von der Höhe des jeweiligen Betrags – mit 

Erträgen aus kriminellen Tätigkeiten oder mit Terrorismusfinanzierung oder 

kriminellen Tätigkeiten in Verbindung stehen, und etwaigen Aufforderungen der 

zentralen Meldestelle zur Übermittlung zusätzlicher Auskünfte Folge leisten; 

b) der zentralen Meldestelle auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte innerhalb der 

vorgegebenen Fristen zur Verfügung stellen, einschließlich Auskünfte zu den 

Transaktionsaufzeichnungen; 

Alle verdächtigen Transaktionen, einschließlich von Versuchen und Verdachtsfällen, die 

sich aus der Unmöglichkeit ergeben, Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden 

anzuwenden, unterliegen gemäß Unterabsatz 1 der Meldepflicht. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 beantworten Verpflichtete ein Auskunftsersuchen der 

zentralen Meldestelle innerhalb von fünf Arbeitstagen. In begründeten und dringenden 

Fällen können die zentralen Meldestellen eine solche Frist – auch auf weniger als 

24 Stunden – verkürzen. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 kann die zentrale Meldestelle die Frist für die 

Beantwortung über fünf Arbeitstage hinaus verlängern, wenn sie dies für gerechtfertigt 

hält und sofern dies die Analyse der zentralen Meldestelle nicht untergräbt. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 bewerten die Verpflichteten die Transaktionen oder 

Tätigkeiten ihrer Kunden auf der Grundlage und vor dem Hintergrund aller 

einschlägigen Tatsachen und Informationen, die ihnen bekannt sind oder sich in ihrem 

Besitz befinden. Die Verpflichteten räumen ihrer Bewertung erforderlichenfalls 

Vorrang ein, wobei der Dringlichkeit der Transaktion oder der Tätigkeit und den 

Risiken, die den Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen sind, betreffen, Rechnung 

getragen wird. 

Verdachtsfälle gemäß Absatz 1 Buchstabe a begründen sich aus den Merkmalen des 

Kunden und seiner Gegenpartei, dem Umfang und der Art der Transaktion oder Tätigkeit 

oder deren Methoden und Mustern, der Verbindung zwischen mehreren Transaktionen 

oder Tätigkeiten, der Herkunft, Bestimmung und Verwendung von Geldern oder jedem 

anderen Umstand, von dem der Verpflichtete Kenntnis hat, wozu auch die Vereinbarkeit 

der Transaktion oder Tätigkeit mit den gemäß Kapitel III erlangten Informationen, 

einschließlich des Risikoprofils des Kunden, zählt. 

(3) Die AMLA arbeitet bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards aus und legt sie der Kommission zur Annahme vor. In 

diesen Entwürfen technischer Durchführungsstandards wird das Format festgelegt, das für 

die Meldung von Verdachtsfällen gemäß Absatz 1 Buchstabe a und für die Bereitstellung 

von Transaktionsaufzeichnungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b zu verwenden ist. 
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(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels 

genannten technischen Durchführungsstandards im Einklang mit Artikel 53 der 

Verordnung (EU) 2024/...+ anzunehmen. 

(5) Bis zum ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] gibt die AMLA Leitlinien 

mit Indikatoren für ▌verdächtige Tätigkeiten und Verhaltensweisen aus und aktualisiert 

diese regelmäßig. Diese Leitlinien werden regelmäßig aktualisiert. 

(6) Der gemäß Artikel 11 Absatz 2 ernannte Geldwäschebeauftragte leitet die in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Informationen an die zentrale Meldestelle desjenigen 

Mitgliedstaats weiter, in dessen Hoheitsgebiet der Verpflichtete, der diese Informationen 

weiterleitet, niedergelassen ist. 

(7) Die Verpflichteten stellen sicher, dass die gemäß Artikel 11 Absatz 2 ernannte 

Geldwäschebeauftragte sowie etwaige Mitarbeiter oder Personen in entsprechender 

Position, einschließlich Vermittler und Vertriebspartner, die an der Wahrnehmung der 

unter diesen Artikel fallenden Aufgaben beteiligt sind, vor Repressalien, 

Diskriminierung sowie jeglicher anderen unfairen Behandlung aufgrund der 

Wahrnehmung dieser Aufgaben geschützt sind. 

 Der vorliegende Absatz berührt nicht den Schutz, auf den die in Unterabsatz 1 

genannten Personen gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1937 Anspruch haben können. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(8) Führen die Tätigkeiten einer Partnerschaft für den Informationsaustausch dazu, dass 

sie Kenntnis davon erhalten oder den Verdacht oder berechtigten Grund zu der 

Annahme haben, dass Gelder – unabhängig von der Höhe des jeweiligen Betrags – 

Erträge aus kriminellen Tätigkeiten sind oder mit Terrorismusfinanzierung in 

Verbindung stehen, so können die Verpflichteten, die den Verdachtsfall im 

Zusammenhang mit den Tätigkeiten ihrer Kunden festgestellt haben, einen von ihnen 

bestimmen, der mit der Übermittlung einer Meldung an die zentrale Meldestelle gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a beauftragt wird. Bei dieser Übermittlung müssen mindestens der 

Name und die Kontaktdaten aller Verpflichteten angegeben werden, die an den 

Tätigkeiten, die zu der Meldung geführt haben, beteiligt waren. 

 Sind die in Unterabsatz 1 genannten Verpflichteten in mehreren Mitgliedstaaten 

niedergelassen, so werden die Informationen jeder zuständigen zentralen Meldestelle 

gemeldet. Zu diesem Zweck stellen die Verpflichteten sicher, dass die Meldung durch 

einen Verpflichteten im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erfolgt, in denen sich die 

zentrale Meldestelle befindet. 

 Beschließen die Verpflichteten, von der Möglichkeit, der zentralen Meldestelle eine 

einzige Meldung gemäß Unterabsatz 1 zu übermitteln, nicht Gebrauch zu machen, so 

nehmen sie in ihren Meldungen einen Hinweis darauf auf, dass der Verdachtsfall als 

Ergebnis der Tätigkeiten einer Partnerschaft für den Informationsaustausch ermittelt 

wurde. 

(9) Die in Absatz 8 des vorliegenden Artikels genannten Verpflichteten behalten  gemäß 

Artikel 77 eine Kopie von jeder ihnen gemäß dem genannten Absatz übermittelten 

Meldung. 
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Artikel 70 

Besondere Bestimmungen für die Meldung von Verdachtsfällen durch bestimmte Kategorien von 

Verpflichteten 

(1) Abweichend von Artikel 69 Absatz 1 dürfen Mitgliedstaaten den in Artikel 3 Nummer 3 

Buchstaben a und b genannten Verpflichteten gestatten, die in Artikel 69 Absatz 1 

genannten Informationen an eine von dem Mitgliedstaat benannte 

Selbstverwaltungseinrichtung weiterzuleiten. 

Die benannte Selbstverwaltungseinrichtung leitet die in Unterabsatz 1 genannten 

Informationen umgehend und ungefiltert an die zentrale Meldestelle weiter. 

(2) Notare, Rechtsanwälte, andere selbstständige Angehörige von rechtsberatenden Berufen, 

Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater sind von den in Artikel 69 

Absatz 1 festgelegten Anforderungen ausgenommen, soweit dies Informationen betrifft, 

die sie von einem Mandanten erhalten oder in Bezug auf diesen einholen, wenn sie für ihn 

die Rechtslage beurteilen oder ihn in oder im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren 

verteidigen oder vertreten, wozu auch eine Beratung über das Betreiben oder Vermeiden 

solcher Verfahren zählt, wobei unerheblich ist, ob diese Informationen vor, bei oder nach 

einem solchen Verfahren empfangen oder eingeholt werden. 

 Die Ausnahme nach Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn die darin genannten Verpflichteten 

a) an Geldwäsche, diesbezüglichen Vortaten oder Terrorismusfinanzierung 

beteiligt sind, 

b) Rechtsberatung für die Zwecke der Geldwäsche, der diesbezüglichen Vortaten 

oder der Terrorismusfinanzierung erteilen oder 
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c) wissen, dass der Mandant die Rechtsberatung für die Zwecke der Geldwäsche, 

der diesbezüglichen Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung in Anspruch 

nimmt; ob Wissen oder Zweck vorliegen, kann aus objektiven, tatsächlichen 

Umständen abgeleitet werden. 

(3) Zusätzlich zu den in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Situationen können die 

Mitgliedstaaten, wenn dies aufgrund des höheren Risikos der Geldwäsche, der 

diesbezüglichen Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit 

bestimmten Arten von Transaktionen gerechtfertigt ist, beschließen, dass die in Absatz 2 

Unterabsatz 1 genannte Ausnahme nicht für diese Arten von Transaktionen gilt, und 

den in jenem Absatz genannten Verpflichteten zusätzliche Meldepflichten auferlegen. 

Die Mitgliedstaaten melden der Kommission alle gemäß dem vorliegenden Absatz 

angenommenen Beschlüsse. Die Kommission übermittelt den anderen Mitgliedstaaten 

diese Beschlüsse. 

Artikel 71 

Verzicht auf die Durchführung von Transaktionen 

(1) Verpflichtete führen Transaktionen, von denen sie wissen oder vermuten, dass sie mit 

Erträgen aus kriminellen Tätigkeiten oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung 

stehen, erst dann durch, wenn sie einen Bericht im Einklang mit Artikel 69 Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe a übermittelt und alle etwaigen weiteren besonderen 

Anweisungen der zentralen Meldestelle oder einer nach dem jeweils geltenden Recht 

anderen zuständigen Behörde befolgt haben. Verpflichtete können die betreffende 

Transaktion durchführen, nachdem sie die mit der Durchführung der Transaktion 

verbundenen Risiken bewertet haben, wenn sie innerhalb von drei Arbeitstagen nach 

Übermittlung des Berichts keine gegenteiligen Anweisungen von der zentralen 

Meldestelle erhalten haben. 

▌  
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(2) Wenn es einem Verpflichteten nicht möglich ist, von der Durchführung einer in Absatz 1 

genannten Transaktion abzusehen, oder wenn davon abzusehen die Bemühungen um 

Verfolgung der Begünstigten einer verdächtigen Transaktion vereitelt, unterrichtet der 

Verpflichtete die zentrale Meldestelle unmittelbar nach der Durchführung der Transaktion. 

Artikel 72 

Weitergabe von Informationen an die zentrale Meldestelle 

Geben Verpflichtete bzw. Mitarbeiter oder Direktoren dieser Verpflichteten gemäß den 

Artikeln 69 und 70 Informationen in gutem Glauben an die zentrale Meldestelle weiter, so 

gilt dies nicht als Verstoß gegen eine vertraglich oder durch Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften geregelte Beschränkung der Informationsweitergabe und zieht für 

den Verpflichteten oder seine Direktoren oder seine Mitarbeiter keinerlei Haftung nach 

sich, und zwar auch nicht in Fällen, in denen sie sich der zugrunde liegenden kriminellen 

Tätigkeiten nicht genau bewusst waren, und unabhängig davon, ob tatsächlich eine 

rechtswidrige Handlung begangen wurde. 

Artikel 73 

Verbot der Informationsweitergabe 

(1) Verpflichtete, ihre Direktoren und ihre Mitarbeiter oder Personen in vergleichbaren 

Positionen, einschließlich Vermittler und Vertriebspartner, dürfen weder den betroffenen 

Kunden noch Dritte davon in Kenntnis setzen, dass die Transaktionen oder Tätigkeiten 

gemäß Artikel 69 bewertet werden oder wurden, dass gemäß den Artikeln 69 oder 70 eine 

Informationsweitergabe stattfindet, stattfinden wird oder stattgefunden hat oder dass eine 

Analyse in Bezug auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfindet oder 

stattfinden könnte. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht für die Weitergabe von Informationen an zuständige Behörden und 

Selbstverwaltungseinrichtungen in deren Aufsichtsfunktion oder die Weitergabe für 

Zwecke der Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 

sonstiger kriminellen Tätigkeiten. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels kann eine solche Informationsweitergabe 

zwischen Verpflichteten derselben Gruppe oder zwischen diesen und ihren Zweigstellen 

und Tochterunternehmen in Drittländern stattfinden, sofern sich diese Zweigstellen und 

Tochterunternehmen gemäß Artikel 16 uneingeschränkt an die Strategien und Verfahren 

der Gruppe – darunter auch an die Verfahren für die Weitergabe von Informationen 

innerhalb der Gruppe – halten und die Strategien und Verfahren der Gruppe die 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. 

(4) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels kann eine solche Informationsweitergabe 

zwischen den in Artikel 3 Nummer 3 Buchstaben a und b genannten Verpflichteten oder 

Einrichtungen aus Drittländern, in denen dieser Verordnung gleichwertige Anforderungen 

gelten, stattfinden, wenn diese ihre berufliche Tätigkeit als Mitarbeiter oder anderweitig 

bei derselben juristischen Person oder innerhalb einer größeren Struktur ausüben, zu der 

die Person angehört und die sich in gemeinsamem Besitz oder unter gemeinsamer 

Verwaltung befindet oder unter einer gemeinsamen Compliance-Kontrolle steht, wozu 

beispielsweise Netze oder Personengesellschaften zählen. 
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(5) Bei den in Artikel 3 Nummern 1 und 2 und Nummer 3 Buchstaben a und b genannten 

Verpflichteten kann die Weitergabe in Fällen, die sich auf dieselbe ▌Transaktion beziehen 

und an denen zwei oder mehr Verpflichtete beteiligt sind, abweichend von Absatz 1 dieses 

Artikels zwischen den betreffenden Verpflichteten mit Standort in der Union oder mit 

Einrichtungen in einem Drittland stattfinden, in dem dieser Verordnung gleichwertige 

Anforderungen gelten, sofern sie ▌ dem Berufsgeheimnis und Anforderungen an den 

Schutz personenbezogener Daten unterliegen. 

(6) Bemühen sich die in Artikel 3 Nummer 3 Buchstaben a und b genannten Verpflichteten, 

einen Mandanten von einer rechtswidrigen Handlung abzuhalten, so gilt dies nicht als 

Informationsweitergabe im Sinne von Absatz 1 dieses Artikels. 

Artikel 74 

Schwellenwertbasierte Meldungen von Transaktionen im Zusammenhang mit bestimmten 

hochwertigen Gütern 

(1) Personen, die mit hochwertigen Gütern handeln, melden der zentralen Meldestelle alle 

Transaktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf der folgenden hochwertigen Güter, 

wenn diese Güter für nichtgewerbliche Zwecke erworben werden: 

a) Kraftfahrzeuge zu einem Preis von mindestens 250 000 EUR oder dem 

Gegenwert in Landeswährung; 

b) Wasserfahrzeuge zu einem Preis von mindestens 7 500 000 EUR oder dem 

Gegenwert in Landeswährung; 

c) Luftfahrzeuge zu einem Preis von mindestens 7 500 000 EUR oder dem 

Gegenwert in Landeswährung. 
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(2) Kredit- und Finanzinstitute, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf 

oder der Übertragung von Eigentum von den in Absatz 1 genannten Gütern erbringen, 

melden der zentralen Meldestelle auch alle Transaktionen, die sie für ihre Kunden im 

Zusammenhang mit diesen Gütern ausführen. 

(3) Die Meldungen gemäß den Absätzen 1 und 2 erfolgen innerhalb der von der zentralen 

Meldestelle auferlegten Fristen. 

KAPITEL VI 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

Artikel 75 

Informationsaustausch im Rahmen von Partnerschaften für den Informationsaustausch 

(1) Mitglieder von Partnerschaften für den Informationsaustausch können im Einklang mit 

den Grundrechten und den gerichtlichen Verfahrensgarantien Informationen 

untereinander austauschen, wenn dies unbedingt erforderlich ist, um die Pflichten nach 

Kapitel III und Artikel 69 zu erfüllen. 
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(2) Verpflichtete, die sich an einer Partnerschaft für den Informationsaustausch beteiligen 

wollen, unterrichten ihre jeweiligen Aufsichtsbehörden, die – gegebenenfalls in 

Absprache untereinander und mit den Behörden, denen die Überprüfung der 

Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 obliegt – überprüfen, ob die Partnerschaft 

für den Informationsaustausch über Mechanismen verfügt, um die Einhaltung dieses 

Artikels sicherzustellen, und ob die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 4 

Buchstabe h durchgeführt wurde. Die Überprüfung findet vor Beginn der Tätigkeiten 

der Partnerschaft für den Informationsaustausch statt. Gegebenenfalls konsultieren die 

Aufsichtsbehörden auch die zentralen Meldestellen. 

 Die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen des Unionsrechts oder des 

nationalen Rechts verbleibt bei den Teilnehmern der Partnerschaft für den 

Informationsaustausch. 

(3) Die im Rahmen einer Partnerschaft für den Informationsaustausch ausgetauschten 

Informationen beschränken sich auf Folgendes: 

a) Informationen über den Kunden, einschließlich aller Informationen, die im 

Zuge der Identifizierung des Kunden und der Überprüfung seiner Identität und 

gegebenenfalls des wirtschaftlichen Eigentümers des Kunden erlangt wurden; 

b) Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung 

oder der gelegentlichen Transaktion zwischen dem Kunden und dem 

Verpflichteten sowie gegebenenfalls die Herkunft des Vermögens und der 

Gelder des Kunden; 
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c) Informationen über Kundentransaktionen; 

d) Informationen über die Faktoren für ein höheres und ein geringeres Risiko im 

Zusammenhang mit dem Kunden; 

e) die Analyse des Verpflichteten in Bezug auf die Risiken im Zusammenhang mit 

dem Kunden gemäß Artikel 20 Absatz 2; 

f) Informationen, die sich gemäß Artikel 77 Absatz 1 im Besitz des Verpflichteten 

befinden; 

g) Informationen über verdächtige Transaktionen gemäß Artikel 69. 

 Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen werden nur insoweit ausgetauscht, als 

dies für die Durchführung der Tätigkeiten der Partnerschaft für den 

Informationsaustausch erforderlich ist. 

(4) Für den Informationsaustausch im Rahmen einer Partnerschaft für den 

Informationsaustausch gelten die folgenden Bedingungen: 

a) Verpflichtete führen Aufzeichnungen über jeden Informationsaustausch im 

Rahmen der Partnerschaft; 

b) Verpflichtete dürfen sich nicht ausschließlich auf die im Rahmen der 

Partnerschaft erhaltenen Informationen verlassen, um die Anforderungen 

dieser Verordnung zu erfüllen; 
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c) Verpflichtete ziehen keine Rückschlüsse oder treffen keine Entscheidungen, die 

sich auf die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder die Ausführung der 

gelegentlichen Transaktionen für den Kunden auswirken, auf der Grundlage 

der Informationen, die sie von anderen Teilnehmern der Partnerschaft für den 

Informationsaustausch erhalten haben, ohne diese Informationen bewertet zu 

haben. Alle im Rahmen der Partnerschaft erhaltenen Informationen, die bei 

einer Bewertung verwendet werden, die zu einer Entscheidung über die 

Verweigerung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung oder die Ausführung 

einer gelegentlichen Transaktion führt, werden in die gemäß Artikel 21 

Absatz 3 geführten Aufzeichnungen aufgenommen, und diese Aufzeichnungen 

enthalten einen Verweis darauf, dass die Informationen von einer Partnerschaft 

für den Informationsaustausch stammen; 

d) Verpflichtete führen ihre eigene Bewertung von Transaktionen mit 

Kundenbeteiligung durch, um zu bewerten, welche Transaktionen 

möglicherweise mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung 

stehen oder Erträge aus kriminellen Tätigkeiten umfassen; 

e) Verpflichtete ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, 

einschließlich Maßnahmen zur Pseudonymisierung, um ein Maß an Sicherheit 

und Vertraulichkeit zu gewährleisten, das in einem angemessenen Verhältnis zu 

der Art und dem Umfang der ausgetauschten Informationen steht; 
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f) der Informationsaustausch darf nur in Bezug auf Kunden erfolgen, 

i) deren Verhaltensweise oder Transaktionstätigkeiten mit einem höheren 

Risiko der Geldwäsche, damit zusammenhängender Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung verbunden sind, das anhand der gemäß den 

Artikeln 7 und 8 der Richtlinie (EU) 2024/...+ durchgeführten 

Risikobewertung auf Unionsebene und auf nationaler Ebene ermittelt 

wurde; 

ii) die sich in einer der in den Artikeln 29, 30, 31 und 36 bis 46 dieser 

Verordnung aufgeführten Situationen befinden; oder 

iii) für die die Verpflichteten zusätzliche Informationen einholen müssen, 

um festzustellen, ob sie mit einem höheren Risiko der Geldwäsche, 

damit zusammenhängender Vortaten oder der 

Terrorismusfinanzierung verbunden sind; 

g) Informationen, die durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Technologien 

des maschinellen Lernens oder Algorithmen generiert werden, dürfen nur 

weitergegeben werden, wenn diese Prozesse einer angemessenen menschlichen 

Aufsicht unterliegen; 

h) vor der Verarbeitung personenbezogener Daten wird eine Datenschutz-

Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 2016/679 

durchgeführt; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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i) die zuständigen Behörden, die Mitglieder der Partnerschaft für den 

Informationsaustausch sind, dürfen Informationen nur insoweit einholen, 

bereitstellen und austauschen, als dies für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

nach einschlägigem Unionsrecht oder nationalem Recht erforderlich ist; 

j) beteiligen sich die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der 

vorliegenden Verordnung genannten zuständigen Behörden an einer 

Partnerschaft für den Informationsaustausch, so dürfen sie personenbezogene 

Daten und operative Informationen nur im Einklang mit dem nationalen Recht 

zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 

des Rates44 und den geltenden Bestimmungen des nationalen 

Strafprozessrechts, einschließlich erforderlichenfalls einer vorherigen 

richterlichen Genehmigung oder etwaiger sonstiger nationaler 

Verfahrensgarantien, einholen, bereitstellen oder austauschen; 

k) der Austausch von Informationen über verdächtige Transaktionen gemäß 

Absatz 3 Buchstabe g des vorliegenden Artikels erfolgt nur, wenn die zentrale 

Meldestelle, der die Meldung verdächtiger Transaktionen gemäß den 

Artikeln 69 und 70 übermittelt wurde, einer solchen Offenlegung zugestimmt 

hat. 

                                                 
44 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 89). 
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(5) Die im Rahmen einer Partnerschaft für den Informationsaustausch erhaltenen 

Informationen werden nicht weiter übermittelt, es sei denn, 

a) die Informationen werden einem anderen Verpflichteten gemäß Artikel 49 

Absatz 1 zur Verfügung gestellt; 

b) die Informationen sind gemäß Artikel 69 Absatz 1 in einer Meldung an die zentrale 

Meldestelle aufzunehmen oder zur Beantwortung eines Ersuchens der zentralen 

Meldestelle bereitzustellen; 

c) die Informationen werden der AMLA gemäß Artikel 93 der Verordnung (EU) 

2024/...+ übermittelt; 

d) die Informationen werden von Strafverfolgungs- oder Justizbehörden 

vorbehaltlich etwaiger nach nationalem Recht erforderlicher vorheriger 

Genehmigungen oder sonstiger Verfahrensgarantien angefordert. 

(6) Verpflichtete, die sich an Partnerschaften für den Informationsaustausch beteiligen, 

legen in ihren internen Strategien und Verfahren gemäß Artikel 9 Strategien und 

Verfahren für den Informationsaustausch fest. In diesen Strategien und Verfahren 

a) wird die Bewertung festgelegt, die zur Bestimmung des Umfangs der 

auszutauschenden Informationen durchzuführen ist, und, sofern dies für die Art 

der Informationen oder die geltenden gerichtlichen Garantien relevant ist, ein 

differenzierter oder begrenzter Zugang zu Informationen für die Mitglieder der 

Partnerschaft vorgesehen; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/0240(COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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b) werden die Aufgaben und Zuständigkeiten der Beteiligten der Partnerschaft für 

den Informationsaustausch beschrieben; 

c) werden die Risikobewertungen ermittelt, die vom Verpflichteten zu 

berücksichtigen sind, um Situationen mit höherem Risiko zu identifizieren, in 

denen Informationen ausgetauscht werden können. 

Die in Unterabsatz 1 genannten internen Strategien und Verfahren werden vor der 

Beteiligung an einer Partnerschaft für den Informationsaustausch erstellt. 

(7) Sofern die Aufsichtsbehörden dies für erforderlich halten, geben die Verpflichteten, die 

an einer Partnerschaft für den Informationsaustausch beteiligt sind, eine unabhängige 

Prüfung der Funktionsweise dieser Partnerschaft in Auftrag und teilen die Ergebnisse 

den Aufsichtsbehörden mit. 
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KAPITEL VII 

DATENSCHUTZ UND AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN 

Artikel 76 

Verarbeitung ▌personenbezogener Daten 

(1) Soweit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unbedingt 

erforderlich, dürfen Verpflichtete die in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 

genannten besonderen Kategorien personenbezogener Daten sowie die in Artikel 10 jener 

Verordnung genannten personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten verarbeiten, sofern dabei die in den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels 

vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind. 

(2) Verpflichtete dürfen die unter Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 fallenden Daten 

verarbeiten, sofern 

a) sie ihre Kunden oder angehenden Kunden darüber unterrichten, dass diese 

Kategorien von Daten verarbeitet werden können, um die Anforderungen der 

vorliegenden Verordnung zu erfüllen; 

b) die Daten aus verlässlichen Quellen stammen und zutreffend und auf dem neusten 

Stand sind; 
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c) sie keine Entscheidungen treffen, die auf der Grundlage dieser Daten zu 

verzerrten und diskriminierenden Ergebnissen führen würden; 

▌  

d) sie, insbesondere im Hinblick auf Vertraulichkeit, Maßnahmen mit hohem 

Sicherheitsstandard gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 trifft. 

(3) Die Verpflichteten können personenbezogene Daten gemäß Artikel 10 der Verordnung 

(EU) 2016/679 verarbeiten, sofern sie die in Absatz 2 dieses Artikels festgelegten 

Bedingungen erfüllen und 

a) diese personenbezogenen Daten Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten 

oder Terrorismusfinanzierung betreffen; 

b) die Verpflichteten über Verfahren verfügen, die es erlauben, bei der Verarbeitung 

dieser Daten zwischen Vorwürfen, Ermittlungen, Verfahren und Verurteilungen zu 

unterscheiden, und dem Grundrecht auf ein faires Verfahren, dem Recht auf 

Verteidigung und der Unschuldsvermutung Rechnung tragen. 
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(4) Personenbezogene Daten dürfen von Verpflichteten auf der Grundlage dieser Verordnung 

ausschließlich für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden und dürfen nicht in einer Weise 

weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Es ist untersagt, 

personenbezogene Daten auf der Grundlage dieser Verordnung für kommerzielle Zwecke 

zu verarbeiten. 

(5) Verpflichtete können Entscheidungen treffen, die sich aus automatisierten Verfahren, 

einschließlich Profiling im Sinne von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 

2016/679, oder aus Verfahren ergeben, bei denen Systeme der KI im Sinne von Artikel 3 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates45+  

zur Anwendung kommen, sofern 

a) die von solchen Systemen verarbeiteten Daten auf Daten beschränkt sind, die 

gemäß Kapitel III der vorliegenden Verordnung erlangt wurden; 

b) alle Entscheidungen in Bezug auf die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit 

einem Kunden, die Verweigerung der Aufnahme derselben oder die Unterhaltung 

derselben, auf die Ausführung einer gelegentlichen Transaktion für einen Kunden 

oder die Verweigerung der Ausführung derselben oder auf die Ausweitung oder 

Einschränkung des Umfangs der gemäß Artikel 20 der vorliegenden Verordnung 

angewandten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden einem sinnvollen 

menschlichen Eingreifen unterliegen, um die Richtigkeit und Angemessenheit 

dieser Entscheidungen sicherzustellen, und 

c) der Kunde eine Erklärung zu der vom Verpflichteten getroffenen Entscheidung 

erhalten und diese Entscheidung anfechten kann, außer in Verbindung mit einer 

Meldung gemäß Artikel 69 der vorliegenden Verordnung. 

                                                 
45 Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, 
(EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 und der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und 
(EU) 2020/1828 (Gesetz über Künstliche Intelligenz) (ABl. L …). 

+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 24/24 
(2021/0106(COD)) sowie die Nummer, das Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle 
in die Fußnote einfügen. 
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Artikel 77 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen 

(1) Die Verpflichteten bewahren die nachstehenden Unterlagen und Informationen auf ▌: 

a) eine Kopie der Unterlagen und Informationen, die sie bei Erfüllung von 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Kapitel III eingeholt haben, einschließlich 

mithilfe elektronischer Identifikationsmittel erlangter Informationen; 

b) eine Aufzeichnung der gemäß Artikel 69 Absatz 2 durchgeführten Bewertung, 

einschließlich der berücksichtigten Informationen und Umstände und der 

Ergebnisse dieser Bewertung, unabhängig davon, ob diese Bewertung dazu 

führen, dass der zentralen Meldestelle eine Meldung verdächtiger Transaktionen 

übermittelt wird, und eine Kopie dieser Meldungen verdächtiger Transaktionen, 

soweit vorhanden; 

c) die zur Ermittlung von Transaktionen erforderlichen Transaktionsbelege und -

aufzeichnungen im Original oder als Kopie, wie sie nach nationalem Recht in 

Gerichtsverfahren verwendet werden können. 

d) wenn sie sich an Partnerschaften für den Informationsaustausch gemäß 

Kapitel VI beteiligen, Kopien der im Rahmen dieser Partnerschaften erlangten 

Unterlagen und Informationen und Aufzeichnungen über jeden 

Informationsaustausch. 

Die Verpflichteten stellen sicher, dass die gemäß diesem Artikel aufbewahrten 

Unterlagen, Informationen und Aufzeichnungen nicht unkenntlich gemacht 

werden. 

▌  
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(2) Abweichend von Absatz 1 können Verpflichtete beschließen, statt der Aufbewahrung von 

Kopien nur die Fundstellen dieser Informationen festzuhalten, sofern Art und Methode 

dieses Festhaltens sicherstellen, dass die Verpflichteten den zuständigen Behörden die 

Informationen umgehend liefern und diese nicht modifiziert oder geändert werden können. 

Machen Verpflichtete von der in Unterabsatz 1 genannten Ausnahme Gebrauch, so legen 

sie in ihren nach Artikel 9 aufgestellten internen Verfahren die Kategorien von 

Informationen fest, bei denen sie anstelle einer Kopie oder eines Originals die Fundstelle 

festhalten, sowie die Verfahren, nach denen die Informationen in diesem Fall abgerufen 

werden, damit sie den zuständigen Behörden auf Verlangen vorgelegt werden können. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen werden fünf Jahre lang aufbewahrt, 

und zwar ab dem Tag der Beendigung der Geschäftsbeziehung oder ab dem Tag der 

Ausführung der gelegentlichen Transaktion bzw. ab dem Tag der Verweigerung der 

Aufnahme einer Geschäftsbeziehung oder der Verweigerung der Ausführung einer 

gelegentlichen Transaktion. Unbeschadet der Aufbewahrungsfristen für Daten, die für 

die Zwecke anderer Rechtsakte der Union oder nationaler Rechtsvorschriften im 

Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 erhoben werden, löschen die 

Verpflichteten personenbezogene Daten nach Ablauf der fünfjährigen 

Aufbewahrungsfrist. 

 Die zuständigen Behörden können von Fall zu Fall eine weitere Aufbewahrung der in 

Unterabsatz 1 genannten Informationen verlangen, sofern diese Aufbewahrung für die 

Verhinderung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung erforderlich ist. Die Frist für diese weitere Aufbewahrung darf 

einen Zeitraum von fünf Jahren nicht überschreiten. 

 ▌ 
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(4) Ist am … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] in einem Mitgliedstaat ein 

Gerichtsverfahren anhängig, das die Verhinderung, Aufdeckung, Ermittlung oder 

Verfolgung von mutmaßlicher Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung betrifft, und 

besitzt ein Verpflichteter Informationen oder Unterlagen, die mit diesem anhängigen 

Verfahren zusammenhängen, so darf er diese Informationen oder Unterlagen ab dem … 

[36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] fünf Jahre lang aufbewahren. 

Die Mitgliedstaaten können unbeschadet ihrer Beweisregelungen im nationalen Strafrecht, 

die auf laufende strafrechtliche Ermittlungen und Gerichtsverfahren Anwendung finden, 

die Aufbewahrung dieser Informationen oder Unterlagen für weitere fünf Jahre gestatten 

oder vorschreiben, sofern die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit dieser weiteren 

Aufbewahrung für die Verhinderung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung 

mutmaßlicher Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festgestellt wurden. 

Artikel 78 

Zurverfügungstellung von Aufzeichnungen an die zuständigen Behörden 

Verpflichtete verfügen über Systeme, die es ihnen ermöglichen, über sichere 

Kommunikationskanäle und auf eine Art und Weise, die die vertrauliche Behandlung der Anfragen 

voll und ganz sicherstellt, im Einklang mit nationalem Recht auf Anfragen ihrer zentralen 

Meldestelle oder anderer zuständiger Behörden vollumfänglich und rasch Auskunft darüber zu 

erteilen, ob sie mit bestimmten Personen eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder während eines 

Zeitraums von fünf Jahren vor der Anfrage unterhalten haben, und welcher Art diese 

Geschäftsbeziehung ist. 
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KAPITEL VIII 

MAẞNAHMEN ZUR MINDERUNG DES RISIKOS BEI ANONYMEN INSTRUMENTEN 

Artikel 79 

Anonyme Konten und Inhaberaktien sowie Bezugsscheine für Inhaberaktien 

(1) Kreditinstitute, Finanzinstitute und Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen dürfen 

weder anonyme Bank- und Zahlungskonten, anonyme Sparbücher, anonyme 

Schließfächer oder anonyme Kryptowertekonten noch sonstige Konten führen, die es in 

anderer Weise ermöglichen, den Inhaber des betreffenden Kundenkontos zu anonymisieren 

oder Transaktionen zu anonymisieren oder in hohem Maß zu verschleiern, auch durch 

anonymitätsverstärkende Kryptowährungen. 

Bei bestehenden anonymen Bank- oder Zahlungskonten, anonymen Sparbüchern, 

anonymen von Kredit- oder Finanzinstituten gehaltenen Schließfächern oder 

Kryptowertekonten werden vor jedweder Nutzung dieser Konten, Sparbücher oder 

Schließfächer in Bezug auf die Inhaber und Begünstigten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber 

Kunden durchgeführt. 

(2) Treten Kreditinstitute und Finanzinstitute als Acquirer im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 

der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates46 auf, so 

akzeptieren sie keine Zahlungen, die mit in Drittländern ausgegebenen anonymen 

Guthabenkarten vorgenommen werden, es sei denn, die von der Kommission gemäß 

Artikel 28 der vorliegenden Verordnung erlassenen technischen Regulierungsstandards 

lassen dies bei nachweislich geringem Risiko zu. 

                                                 
46 Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 
19.5.2015, S. 1). 
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(3) Unternehmen dürfen keine Inhaberaktien ausgeben und müssen bis zum … [fünf Jahre 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung] alle vorhandenen Inhaberaktien in Namensaktien 

umwandeln, sie im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 immobilisieren oder sie bei einem Finanzinstitut hinterlegen. 

Unternehmen, deren Wertpapiere an einem geregelten Markt notiert sind oder deren Aktien 

als intermediär verwahrte Aktien ausgegeben werden, entweder durch Immobilisierung 

im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 der genannten Verordnung oder durch 

direkte Ausgabe in dematerialisierter Form im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 

derselben Verordnung, dürfen jedoch neue Inhaberaktien ausgeben und bestehende 

Inhaberaktien beibehalten. Bei bestehenden Inhaberaktien, die bis zum … [fünf Jahre 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung] nicht umgewandelt, immobilisiert oder hinterlegt 

wurden, werden alle mit diesen Aktien verbundenen Stimmrechte und Rechte auf 

Ausschüttungen automatisch bis zu ihrer Umwandlung, Immobilisierung oder 

Hinterlegung ausgesetzt. Alle diese Aktien, die bis zum … [sechs Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] nicht umgewandelt, immobilisiert oder hinterlegt 

wurden, werden gelöscht, was zu einer Verringerung des Aktienkapitals in 

entsprechender Höhe führt. 

Unternehmen dürfen keine Bezugsscheine für nicht intermediär verwahrte Inhaberaktien 

ausgeben. 
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Artikel 80 

Begrenzung Barzahlungen großer Beträge für Güter oder Dienstleistungen 

(1) Personen, die mit Gütern handeln oder Dienstleistungen erbringen, dürfen Barzahlungen 

nur in Höhe von maximal 10 000 EUR oder dem entsprechenden Gegenwert in der 

nationalen oder einer Fremdwährung entgegennehmen oder vornehmen, unabhängig 

davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, 

zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint, getätigt wird. 

(2) Nach Anhörung der Europäischen Zentralbank gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Entscheidung 

98/415/EG des Rates47 dürfen die Mitgliedstaaten niedrigere Obergrenzen festlegen. Diese 

sind der Kommission innerhalb von drei Monaten nach ihrer Einführung auf nationaler 

Ebene mitzuteilen. 

(3) Bestehen auf nationaler Ebene bereits Obergrenzen, die unter der in Absatz 1 festgelegten 

Obergrenze liegen, so behalten diese ihre Gültigkeit. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission diese Obergrenzen bis zum … [drei Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] mit. 

(4) Die in Absatz 1 genannte Obergrenze gilt nicht für 

a) Zahlungen zwischen natürlichen Personen, die nicht in ihrer beruflichen Eigenschaft 

handeln; 

                                                 
47 Entscheidung 98/415/EG des Rates vom 29. Juni 1998 über die Anhörung der 

Europäischen Zentralbank durch die nationalen Behörden zu Entwürfen für 
Rechtsvorschriften (ABl. L 189 vom 3.7.1998, S. 42). 
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b) Zahlungen oder Einlagen, die in den Räumlichkeiten von Kreditinstituten, E-Geld-

Emittenten im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Richtlinie 2009/110/EG und 

Zahlungsdienstleistern im Sinne von Artikel 4 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 

2015/2366 vorgenommen werden. 

In Unterabsatz 1 Buchstabe b genannte Zahlungen oder Einlagen, die über die 

Obergrenze hinausgehen, werden der zentralen Meldestelle innerhalb der von ihr 

festgelegten Fristen gemeldet. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass gegen natürliche oder juristische Personen, bei 

denen der Verdacht besteht, dass sie in ihrer beruflichen Eigenschaft gegen die in Absatz 1 

festgesetzte Obergrenze oder eine von einem Mitgliedstaat beschlossene niedrigere 

Obergrenze verstoßen, angemessene Maßnahmen eingeleitet werden, wozu auch die 

Verhängung von Sanktionen zählen. 

(6) Die Gesamthöhe der Sanktionen wird gemäß den einschlägigen Bestimmungen der 

nationalen Rechtsvorschriften in einer Weise berechnet, die sicherstellt, dass das Ergebnis 

in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes steht und so wirkungsvoll 

von weiteren Verstößen gleicher Art abschreckt. 
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(7) Sind Geldbeträge im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie (EU) 2015/2366, mit 

Ausnahme von Banknoten und Münzen, aufgrund höherer Gewalt auf nationaler Ebene 

nicht mehr als Zahlungsmittel verfügbar, so können die Mitgliedstaaten die Anwendung 

von Absatz 1 oder erforderlichenfalls Absatz 2 des vorliegenden Artikels vorübergehend 

aussetzen und unterrichten die Kommission unverzüglich darüber. Die Mitgliedstaaten 

unterrichten die Kommission ferner über die voraussichtliche Dauer der 

Nichtverfügbarkeit von Geldbeträgen im Sinne von Artikel 4 Nummer 25 der Richtlinie 

(EU) 2015/2366, mit Ausnahme von Banknoten und Münzen, als Zahlungsmittel sowie 

über die von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen zur Wiederherstellung ihrer 

Verfügbarkeit unterrichtet. 

 Gelangt die Kommission auf der Grundlage der von dem Mitgliedstaat übermittelten 

Informationen zu der Auffassung, dass die Aussetzung der Anwendung von Absatz 1 

oder gegebenenfalls Absatz 2 nicht durch einen Fall höherer Gewalt gerechtfertigt ist, so 

erlässt sie einen an diesen Mitgliedstaat gerichteten Beschluss, in dem sie die sofortige 

Aufhebung dieser Aussetzung beantragt. 

▌ 
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KAPITEL IX 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ZENTRALEN MELDESTELLEN UND DER EUSTA 

Artikel 81 

Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und der EUStA 

(1) Im Einklang mit Artikel 24 der Verordnung (EU) 2017/1939 übermittelt jede zentrale 

Meldestelle der EUStA unverzüglich die Ergebnisse ihrer Analysen und alle zusätzlichen 

einschlägigen Informationen, wenn ein berechtigter Grund zu der Annahme besteht, 

dass Geldwäsche oder sonstige kriminelle Tätigkeiten begangen werden oder begangen 

wurden, für die die EUStA ihre Zuständigkeit gemäß Artikel 22 und Artikel 25 Absätze 2 

und 3 der genannten Verordnung ausüben könnte. 

Die AMLA arbeitet bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] in 

Absprache mit der EUStA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus und legt 

sie der Kommission zur Annahme vor. In diesen Entwürfen technischer 

Durchführungsstandards wird das Format festgelegt, das von den zentralen 

Meldestellen für den Bericht von Informationen an die EUStA zu verwenden ist. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 2 des vorliegenden 

Absatzes genannten technischen Standards im Einklang mit Artikel 53 der Verordnung 

(EU) 2024/...+ anzunehmen. 

 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 35/24 (2021/024(COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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(2) Die zentralen Meldestellen beantworten Auskunftsersuchen der EUStA im 

Zusammenhang mit Geldwäsche und sonstigen kriminellen Tätigkeiten gemäß Absatz 1.  

(3) Die zentralen Meldestellen und die EUStA können die Ergebnisse strategischer 

Analysen, einschließlich Typologien und Risikoindikatoren, austauschen, wenn sich 

diese Analysen auf Geldwäsche und andere kriminelle Tätigkeiten gemäß Absatz 1 

beziehen. 

Artikel 82 

Auskunftsersuchen an die EUStA 

(1) Die EUStA beantwortet begründete Auskunftsersuchen einer zentralen Meldestelle 

unverzüglich, wenn diese Informationen für die Wahrnehmung der Aufgaben der 

zentralen Meldestelle gemäß Kapitel III der Richtlinie (EU) 2024/...+ erforderlich sind. 

(2) Die EUStA kann die Bereitstellung der in Absatz 1 gennannten Informationen 

aufschieben oder ablehnen, wenn es wahrscheinlich ist, dass diese Bereitstellung den 

ordnungsgemäßen Ablauf und die Vertraulichkeit einer laufenden Untersuchung 

beeinträchtigen würde. Die EUStA teilt der ersuchenden zentralen Meldestelle unter 

Angabe der Gründe rechtzeitig mit, ob die Bereitstellung solcher Informationen 

aufgeschoben oder abgelehnt wird. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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ABSCHNITT 2 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ZENTRALEN MELDESTELLEN UND DEM OLAF 

Artikel 83 

Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und dem OLAF 

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates48 übermittelt jede zentrale Meldestelle dem 

OLAF unverzüglich die Ergebnisse ihrer Analysen und alle zusätzlichen einschlägigen 

Informationen, wenn ein berechtigter Grund zu der Annahme besteht, dass Betrug, 

Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen 

Interessen der Union begangen werden oder begangen wurden, für die das OLAF seine 

Zuständigkeit gemäß Artikel 8 der genannten Verordnung ausüben könnte. 

(2) Die zentralen Meldestellen reagieren rechtzeitig auf Auskunftsersuchen des OLAF in 

Bezug auf Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungengemäß Absatz 1. 

(3) Die zentralen Meldestellen und das OLAF können die Ergebnisse strategischer 

Analysen, einschließlich Typologien und Risikoindikatoren, austauschen, wenn sich 

diese Analysen auf Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungen gemäß 

Absatz 1 beziehen.  

                                                 
48 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 
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Artikel 84 

Auskunftsersuchen an das OLAF 

(1) Das OLAF beantwortet begründete Auskunftsersuchen einer zentralen Meldestelle 

rechtzeitig, wenn diese Informationen für die Wahrnehmung der Aufgaben der 

zentralen Meldestelle gemäß Kapitel III der Richtlinie (EU) 2024/...+ erforderlich sind. 

(2) Das OLAF kann die Bereitstellung der in Absatz1 genannten Informationen 

aufschieben oder ablehnen, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich diese Bereitstellung 

negativ auf eine laufende Untersuchung auswirken würde. Das OLAF teilt der 

ersuchenden zentralen Meldestelle unter Angabe der Gründe rechtzeitig mit, wenn die 

Bereitstellung solcher Informationen aufgeschoben oder abgelehnt wird. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250 (COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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ABSCHNITT 3 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Artikel 85 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass der in den Artikeln 29, 30, 31, 34, 43, 52 und 68 genannten 

delegierten Rechtsakte wird der Kommission ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] auf unbestimmte Zeit übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 29, 30, 31, 34, 43, 52 und 68 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. . 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 

zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 

nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 29, 30, 31 oder 34 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von einem Monat nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um einen Monat verlängert. 

(7) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 43, 52 oder 68 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

Artikel 86 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird vom Ausschuss zur Verhinderung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung unterstützt, der durch Artikel 34 der Verordnung (EU) 2023/1113 

eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 ▌. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

▌ 
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Artikel 87 

Überprüfung 

Bis zum … [acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle drei Jahre überprüft 

die Kommission die Anwendung dieser Verordnung und legt dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Bericht vor. 

Die erste Überprüfung enthält eine Bewertung 

a) der nationalen Systeme für die Meldung von Verdachtsfällen gemäß Artikel 69 sowie 

Hindernisse und Möglichkeiten für die Einrichtung eines einheitlichen Meldesystems 

auf Unionsebene; 

b) der Angemessenheit des Rahmens für die Transparenz bei wirtschaftlichem Eigentum 

zur Minderung der Risiken im Zusammenhang mit juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen. 

Artikel 88 

Berichte 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum … [sechs Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] Berichte vor, in denen sie die Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit von Folgendem beurteilt: 

a) der Herabsetzung des für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers von juristischen 

Personen durch Eigentumsbeteiligung geltenden Schwellenwerts von 25 %; 

▌  
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b) der Ausweitung des Anwendungsbereichs der hochwertigen Güter auf hochwertige 

Kleidungsstücke und Bekleidungszubehör; 

c) der Ausweitung des Anwendungsbereichs der schwellenwertbasierten Offenlegungen 

nach Artikel 74 auf den Verkauf anderer Güter, der Einführung harmonisierter 

Formate für die Meldung dieser Transaktionen auf der Grundlage des Nutzens dieser 

Meldungen für die zentralen Meldestellen und der Ausweitung des Umfangs der von 

Personen, die handeln, in Freihandelszonen erhobenen Informationen; 

d) der Anpassung der Obergrenze Barzahlungen über große Beträge. 

Artikel 89 

Beziehung zur Richtlinie (EU) 2015/849 

 Bezugnahmen auf die Richtlinie (EU) 2015/849 gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und auf die Richtlinie (EU) 2024/…+ und sind nach Maßgabe der 

Entsprechungstabelle in Anhang VI der vorliegenden Verordnung zu lesen. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Artikel 90 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] mit Ausnahme für in 

Artikel 3 Ziffer 3 Buchstaben n und o genannten Verpflichteten, für die sie ab dem... [60 Monate 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung] gilt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin 
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ANHANG I 

Indikative Liste der Risikovariablen 

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung von Risikovariablen, die die 

Verpflichteten bei ihrer Risikobewertung nach Artikel 10 und bei der Ermittlung des Umfangs der 

nach Artikel 20 anzuwendenden Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden zu berücksichtigen 

haben: 

a) Kundenrisikovariablen: 

i) geschäftliche oder berufliche Tätigkeit des Kunden und seines wirtschaftlichen 

Eigentümers, 

ii) Ruf des Kunden und seines wirtschaftlichen Eigentümers, 

iii) Art und Verhalten des Kunden und seines wirtschaftlichen Eigentümers, 

iv) Rechtsräume, in denen der Kunde und sein wirtschaftlicher Eigentümer 

ansässig sind, 

v) Rechtsräume, in denen sich der Hauptgeschäftssitz des Kunden und seines 

wirtschaftlichen Eigentümers des Kunden befinden, 

vi) Rechtsräume, zu denen der Kunde und sein wirtschaftlicher Eigentümer 

relevante persönliche Verbindungen haben. 
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b) Produkt-, Dienstleistungs- oder Transaktionsrisikovariablen 

i) Zweck eines Kontos oder einer Beziehung, 

ii) Regelmäßigkeit oder Dauer der Geschäftsbeziehung, 

iii) Höhe der von einem Kunden eingezahlten Vermögenswerte oder Umfang der 

durchgeführten Transaktionen, 

iv) mit den jeweiligen Produkten, Dienstleistungen oder Transaktionen 

verbundenes Maß an Transparenz oder Intransparenz, 

v) Komplexität der jeweiligen Produkte, Dienstleistungen oder Transaktionen, 

vi) Wert oder Umfang der jeweiligen Produkte, Dienstleistungen oder 

Transaktionen 

c) Vertriebskanalrisikovariablen 

i) Ausmaß der Abwicklung einer Geschäftsbeziehung ohne persönlichen Kontakt, 

ii) Präsenz von Kundenwerbern oder Vermittlern, auf die der Kunde 

zurückgreifen könnte, und Art der Beziehung zwischen diesen und dem 

Kunden. 

d) Risikovariable bei Lebensversicherungen und anderen Versicherungen mit 

Anlagezweck: 

i) Höhe des vom Begünstigten der Versicherungspolice ausgehenden Risikos. 
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ANHANG II 

Faktoren für ein geringeres Risiko 

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung der Faktoren und möglichen 

Anzeichen für ein potenziell geringeres Risiko im Sinne von Artikel 20: 

(1) Faktoren beim Kundenrisiko: 

a) öffentliche, an einer Börse notierte Unternehmen, die (aufgrund von 

Börsenordnungen oder von Gesetzes wegen oder aufgrund durchsetzbarer 

Instrumente) Offenlegungspflichten unterliegen, die Anforderungen an die 

Gewährleistung einer angemessenen Transparenz hinsichtlich des wirtschaftlichen 

Eigentümers auferlegen, 

b) öffentliche Verwaltungen oder Unternehmen, 

c) Kunden mit Wohnsitz in geografischen Gebieten mit geringerem Risiko nach 

Nummer 3. 

(2) Faktoren beim Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisiko: 

a) Lebensversicherungspolicen mit niedriger Prämie, 

b) Versicherungspolicen für Rentenversicherungsverträge, sofern die Verträge weder 

eine Rückkaufklausel enthalten noch als Sicherheit für Darlehen dienen können, 
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c) Rentensysteme und Pensionspläne beziehungsweise ähnliche Systeme, die den 

Mitarbeitern Altersversorgungsleistungen bieten, wobei die Beiträge vom Gehalt 

abgezogen werden und die Regeln des Systems es den Begünstigten nicht gestatten, 

ihre Rechte zu übertragen, 

d) Finanzprodukte oder -dienste, die bestimmten Kunden angemessen definierte und 

begrenzte Dienstleistungen mit dem Ziel der Einbindung in das Finanzsystem 

(„financial inclusion“) anbieten, 

e) Produkte, bei denen die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch 

andere Faktoren wie etwa Beschränkungen der elektronischen Geldbörse oder die 

Transparenz der Eigentumsverhältnisse gesteuert werden (z. B. bestimmten Arten 

von E-Geld). 

(3) Faktoren beim geografischen Risiko — Registrierung, Niederlassung, Wohnsitz in: 

a) Mitgliedstaaten, 

b) Drittländern mit gut funktionierenden Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung, 

c) Drittländern, in denen Korruption und andere kriminelle Tätigkeiten laut 

glaubwürdigen Quellen schwach ausgeprägt sind, 

d) Drittländern, deren Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung laut glaubwürdigen Quellen (z. B. gegenseitige 

Evaluierungen, detaillierte Bewertungsberichte oder veröffentlichte Follow-up-

Berichte) den überarbeiteten FATF-Empfehlungen entsprechen und die diese 

Anforderungen wirksam umsetzen. 
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ANHANG III 

Faktoren für ein erhöhtes Risiko 

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung von Faktoren und möglichen 

Anzeichen für ein potenziell erhöhtes Risiko im Sinne von Artikel 20: 

(1) Faktoren beim Kundenrisiko: 

a) außergewöhnliche Umstände der Geschäftsbeziehung oder der gelegentlichen 

Transaktion, 

b) Kunden, die in geografischen Gebieten mit erhöhtem Risiko im Sinne von Nummer 3 

ansässig sind, 

c) juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen, die als Instrumente für die private 

Vermögensverwaltung dienen, 

d) Gesellschaften mit nominellen Anteilseignern oder als Inhaberpapieren emittierten 

Aktien, 

e) bargeldintensive Unternehmen, 

f) angesichts der Art der Geschäftstätigkeit als ungewöhnlich oder übermäßig 

kompliziert erscheinende Eigentumsstruktur des Unternehmens, 
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g) Kunden, die Drittstaatsangehörige sind und gegen eine Investition jeglicher Art, 

insbesondere auch gegen Vermögenstransfers, gegen den Erwerb oder die 

Anmietung von Immobilien, gegen Anlagen in Staatsanleihen, gegen die Beteiligung 

an Gesellschaften, gegen eine Schenkung oder eine gemeinnützige Stiftung und 

gegen Beiträge zum Staatshaushalt, Aufenthaltsrechte in einem Mitgliedstaat 

erwerben wollen, 

h) Kunden, bei denen es sich um eine juristische Person oder eine 

Rechtsvereinbarung handelt, die in einem Land gegründet oder errichtet wurde, in 

dem sie keine tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit, substantielle wirtschaftliche 

Präsenz oder offensichtliche wirtschaftliche Beweggründe hat, 

i) Kunden, die unmittelbar oder mittelbar im Eigentum einer oder mehrerer der 

Einrichtungen oder Rechtsvereinbarungen gemäß Buchstaben h stehen. 

▌  

(2) Faktoren beim Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisiko: 

a) Banken mit Privatkundengeschäft, 

b) Produkte oder Transaktionen, die Anonymität begünstigen könnten, 
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c) Eingang von Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter, 

d) neue Produkte und neue Geschäftsmodelle einschließlich neuer 

Vertriebsmechanismen sowie Nutzung neuer oder in der Entwicklung begriffener 

Technologien für neue oder bereits bestehende Produkte, 

e) Transaktionen in Bezug auf Öl, Waffen, Edelmetalle oder Edelsteine, 

Tabakerzeugnisse, Kulturgüter und andere Artikel von archäologischer, historischer, 

kultureller oder religiöser Bedeutung oder von außergewöhnlichem 

wissenschaftlichen Wert sowie Elfenbein und geschützte Arten. 

(3) Faktoren beim geografischen Risiko: 

a) Drittländer, die unter verstärkter Beobachtung stehen oder bei denen die FATF 

anderweitig Mängel in den Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung festgestellt hat, 

b) Drittländer, die laut glaubwürdigen Quellen/anerkannten Verfahren (z. B. 

gegenseitige Evaluierungen, detaillierte Bewertungsberichte oder veröffentlichte 

Follow-up-Berichte) nicht über wirksame Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung verfügen, 

c) Drittländer, in denen Korruption oder andere kriminelle Tätigkeiten laut 

glaubwürdigen Quellen/anerkannten Verfahren signifikant ausgeprägt sind, 
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d) Drittländer, gegen die beispielsweise die Union oder die Vereinten Nationen 

Sanktionen, Embargos oder ähnliche Maßnahmen verhängt hat/haben, 

e) Drittländer, die terroristische Aktivitäten finanziell oder anderweitig unterstützen 

oder in denen bekannte terroristische Organisationen aktiv sind, 

f) Drittländer, die durch glaubwürdige Quellen oder anerkannte Verfahren als 

Länder eingestuft wurden, die Finanzgeheimnisse ermöglichen, und zwar durch: 

i) Hindernisse für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit 

anderen Ländern, 

ii) strenge Rechtsvorschriften über das Geschäfts- oder Bankgeheimnis, die 

Institute und ihre Mitarbeiter daran hindern, den zuständigen Behörden 

Kundeninformationen zur Verfügung zu stellen, auch durch Geldbußen und 

Sanktionen, 

iii) unzureichende Kontrolle der Gründung von juristischen Personen oder der 

Errichtung von Rechtsvereinbarungen, oder 

iv) die fehlende Verpflichtung, Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer in 

einer zentralen Datenbank oder einem Zentralregister zu erfassen oder zu 

speichern. 
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ANHANG IV 

Liste der hochwertigen Güter nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 54: 

1. Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren im Wert von mehr als 10 000 EUR oder dem 

Gegenwert in Landeswährung, 

2. Uhren im Wert von mehr als 10 000 EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung, 

3. Kraftfahrzeuge zu einem Preis von mehr als 250 000 EUR oder dem Gegenwert in 

Landeswährung, 

4. Luftfahrzeuge zu einem Preis von mehr als 7 500 000 EUR oder dem Gegenwert in 

Landeswährung, 

5. Wasserfahrzeuge zu einem Preis von mehr als 7 500 000 EUR oder dem Gegenwert in 

Landeswährung. 
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ANHANG V 

Die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 55 genannten Edelmetalle: 

a) Gold 

b) Silber 

c) Platin 

d) Iridium 

e) Osmium 

f) Palladium 

g) Rhodium 

h) Rhutenium 

Die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 55 genannten Edelsteine: 

a) Diamant 

b) Rubin 

c) Saphir 

d) Smaragd 
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ANHANG VI 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie (EU) 2015/849 Richtlinie (EU) 
2024/…+ Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1   

Artikel 1 Absatz 2   

Artikel 1 Absatz 3  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 

Artikel 1 Absatz 4  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 

Artikel 1 Absatz 5  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 

Artikel 1 Absatz 6  Artikel 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 

Artikel 2 Absatz 1  Artikel 3 

Artikel 2 Absatz 2  Artikel 4 

Artikel 2 Absatz 3  Artikel 6 Absatz 1 

Artikel 2 Absatz 4  Artikel 6 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 5  Artikel 6 Absatz 3 

Artikel 2 Absatz 6  Artikel 6 Absatz 4 

Artikel 2 Absatz 7  Artikel 6 Absatz 5 

Artikel 2 Absatz 8  Artikel 7 

Artikel 2 Absatz 9  Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 6 
Absatz 6 

Artikel 3, Nummer 1  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 5 

Artikel 3, Nummer 2  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 6 

Artikel 3, Nummer 3  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 

Artikel 3, Nummer 4  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 

Artikel 3, Nummer 5  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 47 

Artikel 3, Nummer 6  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 28 

Artikel 3, Nummer 6 
Buchstabe a 

 Artikel 51 bis 55 

Artikel 3, Nummer 6 
Buchstabe b 

 Artikel 58 

Artikel 3, Nummer 6 
Buchstabe c 

 Artikel 57 

Artikel 3, Nummer 7  Artikel 2 Absatz 1 Nummer 11 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 
Richtlinie einfügen. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0366
Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, 
(EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 –
2021/0240(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0421),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0340/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 8. Dezember 20211,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 29. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß 
Artikel 58 der Geschäftsordnung,

                                                
1 ABl. C 152 vom 6.4.2022, S. 89.
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– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des 
Haushaltskontrollausschusses und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A9-0128/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0240 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) 
Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

▌ 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1  ABl. C 152 vom 6.4.2022, S. 89. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Erfahrungen mit dem derzeitigen Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, der in hohem Maße von der nationalen Umsetzung von 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abhängt, 

haben nicht nur im Hinblick auf das effiziente Funktionieren des Rahmens der Union, 

sondern auch im Hinblick auf die Einbeziehung internationaler Empfehlungen 

Schwachstellen aufgezeigt. Diese Schwachstellen haben dazu geführt, dass neue 

Hindernisse für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts entstanden sind, die 

sowohl auf Risiken innerhalb des Binnenmarkts als auch auf externe Bedrohungen 

zurückzuführen sind. 
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(2) Der grenzüberschreitende Charakter von Straftaten und Erlösen aus Straftaten stellt für die 

Anstrengungen des Finanzsystems der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung eine Gefahr dar. Es ist notwendig, diese Anstrengungen auf 

Unionsebene durch die Errichtung einer Behörde zu verstärken, die dafür zuständig ist, zur 

Umsetzung harmonisierter Vorschriften in diesem Bereich beizutragen. Darüber hinaus 

sollte eine solche Behörde einen harmonisierten Ansatz verfolgen, um den bestehenden 

Rahmen der Union zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 

insbesondere die Beaufsichtigung der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sowie die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen, 

zu stärken. Mit diesem Ansatz sollen die Unterschiede in den nationalen 

Rechtsvorschriften und Aufsichtspraktiken verringert und Strukturen geschaffen werden, 

die dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts in entschlossener Weise 

zugutekommen; daher sollte er auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) gestützt werden. 
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(3) Aus diesen Gründen sollte eine Unionsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung (im Folgenden „Behörde“) errichtet werden. Die Schaffung 

dieser Behörde ist von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung einer effizienten 

und angemessenen Beaufsichtigung von Verpflichteten, die ein hohes Risiko im Hinblick 

auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen, für die Stärkung gemeinsamer 

Aufsichtskonzepte für alle anderen Verpflichteten und für die Erleichterung gemeinsamer 

Analysen und der Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen.  

(4) Diese Verordnung ist Teil eines umfassenden Pakets, mit dem darauf abgezielt wird, den 

Rahmen der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 

stärken. Die vorliegende Verordnung wird zusammen mit der Verordnung (EU) 2023/1113 

des Europäischen Parlaments und des Rates3, der Verordnung (EU) .../... des Europäischen 

Parlaments und des Rates4+ und der Richtlinie (EU) .../... des Europäischen Parlaments und 

des Rates5++ den Rechtsrahmen für die von Verpflichteten zu erfüllenden Anforderungen 

an die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bilden, der dem 

institutionellen Rahmen der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zugrunde liegt. 

                                                 
3 Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 

2023 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter 
Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, 
S. 1). 

4  Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung (ABl ...., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS 
37/24 (2021/0239(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie, einschließlich ihrer ELI-Nummer, einfügen. 

5 Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die von 
den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 
(EU) 2015/849(ABl.  ..., ELI: ...). 

++  Amt für Veröffentlichungen: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS 
37/24 (2021/0250(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie, einschließlich ihrer ELI-Nummer, einfügen. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:37/24;Nr:37;Year:24&comp=37%7C2024%7C
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(5) Um die Beaufsichtigung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in 

der gesamten Union auf ein effizientes und einheitliches Niveau zu bringen, müssen der 

Behörde folgende Befugnisse übertragen werden: direkte Beaufsichtigung einer 

bestimmten Anzahl ausgewählter Verpflichteter des Finanzsektors, einschließlich Anbieter 

von Kryptowerte-Dienstleistungen; Überwachung, Analyse und Austausch von 

Informationen über Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken mit Auswirkungen 

auf den Binnenmarkt; Koordinierung und Überwachung der für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Finanzaufseher; Koordinierung und 

Überwachung der für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zuständigen Aufseher des Nichtfinanzsektors, einschließlich 

Selbstverwaltungseinrichtungen, und Koordinierung und Unterstützung der zentralen 

Meldestellen.  

(6) Die Kombination direkter und indirekter Aufsichtsbefugnisse gegenüber Verpflichteten 

und die Bereitstellung eines Unterstützungs- und Koordinierungsmechanismus für die 

zentralen Meldestellen stellen das am besten geeignete Mittel dar, um auf Unionsebene 

eine Beaufsichtigung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und 

eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zwischen den zentralen auf dem Gebiet 

herbeizuführen. Daher ist es notwendig, dass die Behörde sowohl Unabhängigkeit als auch 

ein hohes Maß an Fachkenntnissen aufweist und im Einklang mit der am 19. Juli 2012 

abgegebenen Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der 

Europäischen Union und der Europäischen Kommission zu den dezentralen Agenturen 

errichtet wird.  
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(7) Die den Sitz der Behörde betreffenden Regelungen sollten in einem Sitzabkommen 

zwischen der Behörde und dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, festgelegt werden. 

In diesem Sitzabkommen sollten die Bedingungen für die Einrichtung des Sitzes und die 

Vergünstigungen festgelegt werden, die der Mitgliedstaat der Behörde und ihrem Personal 

gewährt. Das Sitzabkommen sollte rechtzeitig vor der Aufnahme der Tätigkeit der 

Behörde geschlossen werden.  

(8) Bei der Wahl des Sitzes der Behörde stellen das Europäische Parlament und der Rat 

sicher, dass die Behörde angesichts der ihrer Gegebenheiten an einem Ort angesiedelt 

ist, der es ihr ermöglicht, ihre Aufgaben und Befugnisse uneingeschränkt 

wahrzunehmen, hochqualifiziertes und spezialisiertes Personal einzustellen, geeignete 

Schulungen zu Maßnahmen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung anzubieten und gegebenenfalls eng mit den Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zusammenzuarbeiten; und um 

Reputationsrisiken zu vermeiden, prüfen das Europäische Parlament und der Rat auf 

der Grundlage öffentlich zugänglicher, einschlägiger und vergleichbarer 

Informationen, wie z. B. Berichte der Financial Action Task Force (FATF), wie in dem 

Mitgliedstaat, in dem die Behörde angesiedelt werden soll, Risiken im Zusammenhang 

mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angemessen angegangen werden. Zudem 

berücksichtigen das Europäische Parlament und der Rat bei der Wahl des Sitzes der 

Behörde folgende Kriterien: eine Zusage, dass die Behörde nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung vor Ort eingerichtet werden kann, die Erreichbarkeit des Standorts, das 

Vorhandensein schulischer Einrichtungen für die Kinder der Mitglieder des Personals, 

ein angemessener Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Sozialversicherung und zu 

medizinischer Versorgung für Kinder und Ehegatten der Mitglieder des Personals sowie 

geografische Ausgewogenheit. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien sollte die 

Behörde ihren Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, haben.  
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(9) Die Befugnisse der Behörde sind darauf ausgerichtet, es ihr zu ermöglichen, die 

Beaufsichtigung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der 

Union auf verschiedene Weise zu verbessern. In Bezug auf ausgewählte Verpflichtete 

sollte die Behörde sicherstellen, dass die im Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung und anderen verbindlichen Rechtsakten der Union 

festgelegten Anforderungen, mit denen Finanzinstituten Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auferlegt werden, 

gruppenweit eingehalten werden. In Bezug auf Finanzaufseher sollte die Behörde 

insbesondere regelmäßige Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass alle 

Finanzaufseher ihren Aufgaben angemessen nachkommen. Sie sollte auch systematische 

Versäumnisse bei der Überwachung untersuchen, die auf Verstöße gegen das 

Unionsrecht oder auf eine Nichtanwendung oder fehlerhafte Anwendung des 

Unionsrechts zurückzuführen sind. In Bezug auf Aufseher des Nichtfinanzsektors, zu 

denen gegebenenfalls auch Selbstverwaltungseinrichtungen zählen, sollte die Behörde 

vergleichende Analysen von Aufsichtsstandards und -praxis koordinieren und die Aufseher 

des Nichtfinanzsektors auffordern, die Einhaltung der Anforderungen an die Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in ihrem Zuständigkeitsbereich 

sicherzustellen. Die Behörde sollte die Befugnis haben, im Falle potenzieller Verstöße 

oder der Nichtanwendung des Unionsrechts durch Aufseher des Nichtfinanzsektors tätig 

zu werden, und wenn solche Verstöße nicht im Einklang mit den Empfehlungen der 

Behörde abgestellt werden, sollte sie Warnungen an die betroffenen Gegenparteien der 

Aufseher des Nichtfinanzsektors richten. Die Behörde sollte sowohl im Finanzsektor als 

auch im Nichtfinanzsektor die Funktionsweise der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fördern. Die Behörde sollte insgesamt 

zur Konvergenz der Aufsichtspraxis und zur Förderung hoher Aufsichtsstandards 

beitragen. Darüber hinaus sollte die Behörde die Durchführung gemeinsamer Analysen 

durch die zentralen Meldestellen koordinieren und unterstützen oder die Einleitung 

gemeinsamer Analysen beantragen und den zentralen Meldestellen IT- und KI-Dienste 

zur Verbesserung ihrer Datenanalysekapazitäten sowie Instrumente für einen sicheren 

Informationsaustausch zur Verfügung stellen, unter anderem durch das Hosting von 

FIU.net, einem speziellen IT-System, das es den zentralen Meldestellen ermöglicht, 

untereinander und gegebenenfalls mit entsprechenden Einrichtungen in Drittländern 

sowie mit Dritten zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen.
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(10) Um die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf 

Unionsebene zu stärken, die Klarheit dieser Vorschriften zu erhöhen und gleichzeitig die 

Übereinstimmung mit internationalen Standards und sonstigen Rechtsvorschriften 

sicherzustellen und die Effizienz der Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch im Nichtfinanzsektor zu erhöhen, ist es 

erforderlich, die Koordinierungsfunktion der Behörde auf Unionsebene in Bezug auf 

Verpflichtete sowohl im Finanzsektor als auch im Nichtfinanzsektor festzulegen, damit die 

nationalen Aufsichtsbehörden unterstützt und die Konvergenz der Aufsichtspraktiken 

gefördert werden können. Folglich sollte die Behörde beauftragt werden, Entwürfe 

technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards auszuarbeiten und Leitlinien, 

Empfehlungen und Stellungnahmen anzunehmen, um sicherzustellen, dass in den Fällen, 

in denen die Aufsicht auf nationaler Ebene verbleibt, grundsätzlich auf alle vergleichbaren 

Unternehmen dieselben Aufsichtspraktiken und Aufsichtsstandards Anwendung finden. 

Darüber hinaus sollte die Behörde beauftragt werden, den Grad der Konvergenz und die 

kohärente Anwendung der rechtlichen Anforderungen und hohen Aufsichtsstandards 

durch die Aufsichtsbehörden und Verpflichteten zu überwachen und zu messen. Die 

Behörde sollte aufgrund ihrer hochspezialisierten Fachkenntnisse damit betraut werden, 

eine Aufsichtsmethode zu entwickeln, die mit einem risikobasierten Ansatz in Einklang 

steht. Bestimmte Aspekte der Methode, die harmonisierte quantitative Referenzwerte 

umfassen können, wie etwa Ansätze zur Einstufung des Risikoprofils der Verpflichteten, 

einschließlich ihrer inhärenten und Restrisikoprofile, sollten in unmittelbar anwendbaren 

verbindlichen Regulierungsmaßnahmen – technischen Regulierungs- oder 

Durchführungsstandards – unter Berücksichtigung von Risiken im Zusammenhang mit 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei der Bankenaufsicht im Einzelnen 

dargelegt werden, um eine wirksame Interaktion zwischen der Beaufsichtigung der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der Bankenaufsicht 

sicherzustellen. Andere Aspekte der Methode, die einen größeren aufsichtlichen 

Ermessensspielraum erfordern, beispielsweise Ansätze zur Bewertung ▌ der internen 

Kontrollen der Verpflichteten, sollten durch unverbindliche Leitlinien, Empfehlungen und 

Stellungnahmen der Behörde abgedeckt werden. Die harmonisierte Aufsichtsmethode 

sollte den bestehenden Aufsichtsmethoden in Bezug auf andere Aspekte der 

Beaufsichtigung der Verpflichteten des Finanzsektors gebührend Rechnung tragen und 

gegebenenfalls deren Hebelwirkung nutzen, insbesondere dann, wenn es eine Interaktion 

zwischen der Beaufsichtigung der Bekämpfung von Geldwäsche und 
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Terrorismusfinanzierung und der Bankenaufsicht gibt. Insbesondere sollte die von der 

Behörde zu entwickelnde Aufsichtsmethode die Leitlinien und sonstigen Instrumente 

ergänzen, die von der durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates6 errichteten Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 

entwickelt wurden, in denen die Ansätze der Bankenaufsichtsbehörde in Bezug auf die 

Berücksichtigung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung bei der Bankenaufsicht im Einzelnen dargelegt werden, um eine 

effektive Interaktion zwischen der Beaufsichtigung der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und der Bankenaufsicht sicherzustellen. Eine harmonisierte 

Aufsichtsmethode würde auch die Entwicklung gemeinsamer Aufsichtsinstrumente für 

Interaktionen mit und Datenanfragen von Verpflichteten im gesamten Aufsichtssystem 

ermöglichen. Die Behörde sollte die Entwicklung solcher Instrumente in Form 

strukturierter Online- oder Offline-Fragebögen koordinieren können, die in eine einzige 

Plattform für die Interaktion mit Verpflichteten und zwischen den Aufsichtsbehörden 

innerhalb des Systems integriert sind. Eine solche Plattform würde nicht nur 

Aufsichtsverfahren und harmonisierte Aufsichtskonzepte erleichtern, sondern auch 

doppelte Meldepflichten und eine übermäßige Belastung der beaufsichtigten 

Verpflichteten, sei es auf Unionsebene oder auf nationaler Ebene, verhindern.  

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 
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(11) Die Ausweitung der Geldwäschevortaten auf die Nichtumsetzung und Umgehung 

gezielter finanzieller Sanktionen setzt voraus, dass auf der Ebene der Verpflichteten, der 

Aufsichtsbehörden und der Union ein Verständnis der Bedrohungen und 

Schwachstellen in diesem Bereich entwickelt wird. Bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufsichtsaufgaben in Bezug auf ausgewählte Verpflichtete sollte die Behörde daher 

sicherstellen, dass diese über angemessene Systeme zur Umsetzung der Anforderungen 

im Zusammenhang mit gezielten finanziellen Sanktionen verfügen. Ebenso sollte die 

Behörde angesichts ihrer entscheidenden Rolle bei der Sicherstellung eines wirksamen 

Aufsichtssystems im gesamten Binnenmarkt die aufsichtliche Konvergenz in diesem 

Bereich unterstützen, um eine angemessene Überwachung der Einhaltung der 

Anforderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen 

durch Kreditinstitute und Finanzinstitute sicherzustellen. Die im Rahmen der Aufsichts- 

und Konvergenzaufgaben der Behörde erhobenen Informationen stellen eine Ressource 

für das Verständnis der Risiken im Zusammenhang mit der Nichtumsetzung und 

Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen für die Union dar und können zur 

Ermittlung wirksamer Risikominderungsmaßnahmen beitragen. Zu diesem Zweck sollte 

die Behörde ihre Erfahrungen und Kenntnisse in die Entwicklung einer 

Risikobewertung auf Unionsebene in Bezug auf die Nichtumsetzung und Umgehung 

gezielter finanzieller Sanktionen einbringen. 
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(12) Die Behörde sollte mit der Ausarbeitung von Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards betraut werden, um das in der Verordnung (EU) 2023/1113, der 

Verordnung (EU) .../...+ und der Richtlinie (EU) .../...++ festgelegte harmonisierte 

Regelwerk zu vervollständigen. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards mittels delegierter Rechtsakte gemäß 

Artikel 290 AEUV zu billigen, um ihnen eine verbindliche Rechtswirkung zu verleihen.  

(13) Die Behörde sollte mit der Ausarbeitung von Entwürfen technischer 

Durchführungsstandards betraut werden, wenn dies für die Gewährleistung einheitlicher 

Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung notwendig ist. Der Kommission 

sollte die Befugnis übertragen werden, technische Durchführungsstandards mittels 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV zu erlassen. 

(14) Die Entwürfe technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards sollten nur in 

äußerst begrenzten Fällen und unter außergewöhnlichen Umständen geändert werden 

dürfen, da die Behörde der Akteur ist, der mit dem Rahmen für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am engsten in Kontakt steht und ihn am besten 

kennt. Um für eine reibungslose und rasche Annahme dieser Standards zu sorgen, sollte 

die Billigung von Entwürfen technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards durch 

die Kommission an eine Frist gebunden sein. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(15) Bei der Ausarbeitung von Entwürfen technischer Regulierungs- und 

Durchführungsstandards, Leitlinien und Empfehlungen für Verpflichtete, Aufseher 

oder zentrale Meldestellen sollte die Behörde in der Regel offene öffentliche 

Anhörungen durchführen, es sei denn, diese Konsultationen und Analysen sind im 

Verhältnis zum Umfang und zu den Auswirkungen der betreffenden Maßnahmen oder 

in Bezug auf die besondere Dringlichkeit der Angelegenheit in hohem Maße 

unverhältnismäßig. Die öffentlichen Konsultationen sollten durchgeführt werden, um 

die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte der neuen Maßnahmen 

und die mit ihnen eingeführten Anforderungen zu analysieren und um sicherzustellen, 

dass alle Interessenträger, einschließlich anderer Einrichtungen der Union, deren 

Zuständigkeitsbereich betroffen sein könnte, Gelegenheit erhalten, sich einzubringen 

und ihren Rat zu erteilen. Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass die Zivilgesellschaft, 

darunter auch die Wissenschaft, investigative Journalisten und nichtstaatliche 

Organisationen, eine unverzichtbare Rolle spielt, wenn es darum geht, kriminelle 

Muster aufzudecken und zu ermitteln, wie der Unionsrahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestärkt werden kann, um einen Missbrauch 

des Binnenmarkts durch kriminelle Aktivitäten zu verhindern; die Behörde sollte daher 

dem Beitrag der Zivilgesellschaft besondere Aufmerksamkeit widmen. Sie sollte 

sicherstellen, dass im Rahmen ihres Entscheidungsprozesses die Zivilgesellschaft in 

angemessener Weise einbezogen wird und die Standpunkte der Zivilgesellschaft proaktiv 

eingeholt werden.  
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(16) Da es keine hinreichend wirksamen Regelungen für den Umgang mit Vorfällen von 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung mit grenzüberschreitenden Aspekten gibt, ist es 

erforderlich, auf Unionsebene ein integriertes Aufsichtssystem für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuführen, das eine gleichbleibend hohe 

Qualität in der Anwendung der Aufsichtsmethode zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sicherstellt und eine effiziente Zusammenarbeit zwischen allen 

einschlägigen zuständigen Behörden fördert. Aus diesen Gründen sollten die Behörde und 

die nationalen Aufsichtsbehörden für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zusammen ein Aufsichtssystem für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bilden. Das Aufsichtssystem für die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollte auf gegenseitigem 

Vertrauen und loyaler Zusammenarbeit beruhen, einschließlich des Austauschs von 

Informationen und Daten im Zusammenhang mit der Aufsicht, damit die Behörde und 

die Aufsichtsbehörden ihren Aufgaben effektiv nachkommen können. Das 

Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

käme den Aufsichtsbehörden zugute, wenn sie, beispielsweise im Hinblick auf ein 

erhöhtes Risiko in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder wegen 

fehlender Ressourcen, mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, da innerhalb 

dieses Systems auf Ersuchen gegenseitige Unterstützung erhältlich sein sollte. Diese 

gegenseitige Unterstützung könnte auch den Austausch und die Abordnung von Personal, 

Schulungsmaßnahmen sowie den Austausch bewährter Verfahren umfassen. Darüber 

hinaus könnte die Kommission den Mitgliedstaaten im Rahmen der Verordnung 

(EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates7 technische Unterstützung bei 

der Förderung von Reformen zur Verstärkung der Bekämpfung der Geldwäsche leisten. 

                                                 
7 Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Februar 2021 zur Schaffung eines Instruments für technische Unterstützung (ABl. 
L 57 vom 18.2.2021, S. 1). 
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(17) In Anbetracht der wichtigen Rolle thematischer Überprüfungen bei der Beaufsichtigung 

der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der gesamten Union – 

denn sie ermöglichen, das Ausmaß der Belastung durch Risiken in Bezug auf die 

beaufsichtigten Verpflichteten zu ermitteln und zu vergleichen – und in Anbetracht dessen, 

dass die Aufsichtsbehörden in den verschiedenen Mitgliedstaaten derzeit nicht von diesen 

Überprüfungen profitieren, ist es erforderlich, dass die Behörde nationale thematische 

Überprüfungen mit ähnlichem Umfang und zeitlichem Rahmen ermittelt und die 

Koordinierung dieser Überprüfungen auf Unionsebene sicherstellt. Um Situationen zu 

vermeiden, in denen es möglicherweise zu widersprüchlichen Kommunikationen mit 

beaufsichtigten Unternehmen kommt, sollte sich die Koordinierungsfunktion der Behörde 

auf die Interaktion mit den zuständigen Aufsichtsbehörden beschränken und keine direkte 

Interaktion mit nicht ausgewählten Verpflichteten umfassen. Aus demselben Grund sollte 

die Behörde die Möglichkeiten für eine Angleichung oder Synchronisierung des 

Zeitrahmens für die nationalen thematischen Überprüfungen erkunden und alle Tätigkeiten 

erleichtern, die die zuständigen Aufsichtsbehörden möglicherweise gemeinsam oder in 

sonstiger Weise durchführen möchten. 
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(18) Die effiziente Nutzung von Daten führt zu einer besseren Überwachung und Einhaltung 

der Vorschriften durch die Verpflichteten. Daher sollten die Behörde und die 

Aufsichtsbehörden bei der direkten ebenso wie bei der indirekten Beaufsichtigung 

sämtlicher Verpflichteter im gesamten Aufsichtssystem für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über einen schnellen Zugang zu relevanten 

Daten und Informationen über die Verpflichteten selbst sowie über die ergriffenen 

Aufsichtsmaßnahmen verfügen, vorbehaltlich der begrenzten Speicherfristen gemäß den 

geltenden Datenschutzvorschriften. Zu diesem Zweck und unter Berücksichtigung des 

vertraulichen und sensiblen Charakters der Informationen sollte die Behörde eine 

zentrale Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

einrichten, die bei sämtlichen Aufsichtsbehörden eingeholte Informationen enthält, und 

diese Informationen bei Bedarf jeder Aufsichtsbehörde und jeder nicht für die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörde 

innerhalb des Systems auf vertraulicher Basis und nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, 

wenn nötig“ zur Verfügung stellen. Die eingeholten Daten sollten auch die relevanten 

Aspekte der Verfahren zum Entzug von Zulassungen sowie die Beurteilung der 

Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung von Anteilseignern und Angehörigen der 

Leitungsorgane einzelner Verpflichteter umfassen, da dies die Aufsichtsbehörden und 

die nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zuständigen Behörden in die Lage versetzen würde, möglicherweise in anderen 

Mitgliedstaaten aufgetretene Mängel bestimmter Unternehmen und natürlicher 

Personen gebührend zu berücksichtigen. Die Datenbank sollte auch statistische 

Informationen über Aufsichtsbehörden und zentrale Meldestellen enthalten. Die 

eingeholten Daten und Informationen würden es der Behörde ermöglichen, eine 

wirksame Überwachung des ordnungsgemäßen Funktionierens und der Wirksamkeit 

des Aufsichtssystems für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sicherzustellen. Die Informationen aus der Datenbank würden 

es der Behörde ermöglichen, rechtzeitig auf potenzielle Schwachstellen und Verstöße 

nicht ausgewählter Verpflichteter zu reagieren. Um sicherzustellen, dass die Datenbank 

alle relevanten Informationen enthält, die im gesamten Aufsichtssystem für die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügbar sind, sollten die 

Aufsichtsbehörden die Möglichkeit haben, zusätzlich zu den in dieser Verordnung 

unmittelbar vorgesehenen Datenkategorien andere Datenkategorien zu übermitteln. 

Ebenso wäre die Behörde bei der Verwaltung der Datenbank und der Analyse der 
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übermittelten Daten am besten in der Lage, zu ermitteln, welche zusätzlichen 

Datenpunkte oder Datenkategorien von den Aufsichtsbehörden angefordert werden 

könnten, um die Wirksamkeit der Datenbank zu erhöhen. Um die Zusammenstellung, 

Speicherung und Nutzung eines kohärenten und strukturierten Datensatzes zu 

erleichtern, sollten Format, Verfahren, Fristen und sonstige Einzelheiten zu Umfang 

und Art der an die Datenbank zu übermittelnden Daten genauer festgelegt werden. Zu 

diesem Zweck sollte die Behörde Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

ausarbeiten und der Kommission vorlegen. Die in den technischen 

Regulierungsstandards enthaltenen Spezifikationen würden den angemessenen 

Detaillierungsgrad für bestimmte Kategorien von Informationen festlegen, die 

voraussichtlich in Bezug auf die verschiedenen Arten von Aufsichtstätigkeiten oder 

Kategorien von Verpflichteten zu übermitteln sind. Die in Bezug auf Verpflichtete aus 

dem Nichtfinanzsektor erhobenen Daten sollten dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

und dem Mandat der Behörde im Nichtfinanzsektor Rechnung tragen. Da die Behörde 

zum ersten Mal eine Aufsicht über den Nichtfinanzsektor auf Unionsebene einführen 

würde und die Richtlinie (EU) .../...+ Anpassungen des nationalen institutionellen 

Aufsichtsrahmens vorschreibt, die umgesetzt werden müssen, ist darüber hinaus ein 

ausreichender Zeitraum vorzusehen, um die Integration der Informationen von 

Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor in die Datenbank vorzubereiten. Insbesondere 

sollten Daten des Nichtfinanzsektors bis vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung, d. h. ein Jahr nach Ablauf der Frist für die Umsetzung der 

Richtlinie (EU) .../...+ an die Datenbank übermittelt werden. Die Aufsichtsbehörden des 

Nichtfinanzsektors sollten die Daten jedoch auf freiwilliger Basis vor dem genannten 

Zeitpunkt übermitteln können. Die im Zusammenhang mit der Datenbank verarbeiteten 

personenbezogenen Daten sollten für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren ab dem 

Zeitpunkt ihrer Erhebung durch die Behörde gespeichert werden. Eine solcher 

Speicherzeitraum ist für die Zwecke der von der Behörde und den Aufsichtsbehörden 

ausgeübten Aufsichtstätigkeiten zwingend erforderlich und verhältnismäßig. Mit dem 

Datenspeicherzeitraum wird ferner sichergestellt, dass die Behörde und die 

Aufsichtsbehörden Zugang zu den erforderlichen Informationen über die 

Risikobewertung, die Geschäftstätigkeiten, die bei einzelnen Verpflichteten 

durchgeführten Kontrollen und die von ihnen begangenen Verstöße haben, sodass sie 

ihre Aufgaben wahrnehmen können, was bedeutet, dass sie über einen längeren 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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Zeitraum auf fallbezogene Informationen zugreifen können müssen. Eine solcher 

Speicherzeitraum ist insbesondere deshalb erforderlich, weil die Aufsichtsbehörden bei 

der Festlegung der Höhe der zu verhängenden Sanktionen oder Maßnahmen unter 

anderem die Schwere, die Dauer und die Häufigkeit des Verstoßes berücksichtigen 

sollten, was eine Analyse fallbezogener Informationen über einen längeren 

Bezugszeitraum erfordert. Ebenso ist ein solcher Speicherzeitraum auch in Bezug auf 

Informationen erforderlich, die sich aus der Beurteilung der fachlichen Qualifikation 

und persönlichen Zuverlässigkeit von Anteilseignern oder Mitgliedern des 

Leitungsorgans ergeben, damit die Aufsichtsbehörden über ausreichende Informationen 

verfügen, um beurteilen zu können, ob sie gut beleumundet sind, aufrichtig und integer 

handeln und über das für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche Wissen und 

die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen, und um eine kontinuierliche Überwachung 

dieser Bedingungen gemäß der Richtlinie (EU) .../... sicherzustellen. Personenbezogene 

Daten sollten gelöscht werden, sobald ihre Speicherung nicht mehr erforderlich ist. 

Angesichts des Zwecks der Datenbank und der Verwendung der darin enthaltenen 

Informationen durch die verschiedenen Teilnehmer des Aufsichtssystems für die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollten sie keine Daten 

enthalten, die vom Privileg der rechtsberatenden Berufe umfasst sind. 
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▌ 

(19) Um für einen wirksameren und homogeneren Schutz des Finanzrahmens der Union zu 

sorgen, sollte eine begrenzte Anzahl der risikoreichsten Verpflichteten von der Behörde 

direkt beaufsichtigt werden. Da die Risiken in Bezug auf Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung nicht proportional zur Größe der beaufsichtigten Unternehmen 

sind, sollten zur Ermittlung der risikoreichsten Unternehmen andere Kriterien 

herangezogen werden. Insbesondere sollten zwei Kategorien in Betracht gezogen werden: 

grenzüberschreitend tätige Kreditinstitute und Finanzinstitute mit hohem Risiko, die in 

einer beträchtlichen Zahl von Mitgliedstaaten tätig sind und die in regelmäßigen 

Abständen ausgewählt werden; und in Ausnahmefällen jedes Unternehmen, dessen 

wesentliche Verstöße gegen geltende Anforderungen von der nationalen Aufsichtsbehörde 

nicht ausreichend oder nicht zeitnah angegangen werden. In solchen Ausnahmefällen 

sollten entweder die Behörde oder die Finanzaufseher mit einer ordnungsgemäßen 

Begründung eine Übertragung der Aufsicht von der nationalen Ebene auf die 

Unionsebene beantragen können. Wird ein solcher Antrag auf Übertragung von der 

Behörde eingereicht, so sollte er von der Kommission geprüft und im Wege eines 

offiziellen Beschlusses unter Berücksichtigung der vorgelegten Begründung bewilligt 

oder abgelehnt werden. Wird ein solcher Übertragungsantrag von den Finanzaufsehern 

an die Behörde gerichtet und beinhaltet er die freiwillige Übertragung von Aufgaben 

und Befugnissen, so sollte es Sache der Behörde sein, über die Notwendigkeit der 

Übertragung zu entscheiden und die direkte Beaufsichtigung des betreffenden 

Verpflichteten oder der betreffenden Gruppe zu übernehmen, wenn sie der Auffassung 

ist, dass die Interessen der Union und die Integrität des Systems zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dies erfordern. Alle Unternehmen, für die die 

Behörde direkte Aufsichtsbefugnisse ausüben würde, fallen in die Kategorie der 

„ausgewählten Verpflichteten“.  
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(20) Die erste Kategorie von Kreditinstituten und Finanzinstituten oder Gruppen von 

Kreditinstituten und Finanzinstituten sollte alle drei Jahre auf der Grundlage einer 

Kombination objektiver Kriterien im Zusammenhang mit ihrer grenzüberschreitenden 

Präsenz und Tätigkeit und Kriterien im Zusammenhang mit ihrem ▌Risikoprofil für 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewertet werden. In das Auswahlverfahren 

sollten nur Kreditinstitute oder Finanzinstitute oder Gruppen von Kreditinstituten oder 

Finanzinstituten einbezogen werden, die in einer beträchtlichen Zahl von 

Mitgliedstaaten vertreten sind, unabhängig davon, ob sie über Niederlassungen oder im 

Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in den Mitgliedstaaten tätig sind, und für die 

eine Aufsicht auf Unionsebene daher angemessener wäre.  
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(21) Die regelmäßige Bewertung des Risikoprofils von Kreditinstituten und Finanzinstituten 

zum Zweck ihrer Auswahl für die direkte Beaufsichtigung sollte auf Daten beruhen, die 

von den Finanzaufsehern oder im Falle bereits ausgewählter Verpflichteter von der 

Behörde bereitgestellt werden. Darüber hinaus sollte die Behörde für die einheitliche 

Anwendung der Methode durch die Finanzaufseher sorgen und die Bewertung des 

Risikoprofils von Unternehmen auf Gruppenebene koordinieren. Welche Aufgaben die 

Behörde einerseits und die Finanzaufseher andererseits im Rahmen des 

Bewertungsverfahrens wahrnehmen, sollte in einem technischen 

Durchführungsstandard näher festgelegt werden. Die Behörde sollte gegebenenfalls für 

eine Angleichung der Methode für die Bewertung des Risikoprofils für die Zwecke der 

Auswahl gemäß dieser Verordnung und der Methode für die Vereinheitlichung der 

Bewertung des inhärenten Risikoprofils und des Restrisikoprofils von Verpflichteten auf 

nationaler Ebene, die in den gemäß Artikel 40 Absatz 2 der Richtlinie (EU) .../...+ 

erlassenen technischen Regulierungsstandards auszuarbeiten ist, sorgen.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(22) Angesichts der bestehenden großen Vielfalt an Ansätzen, die die nationalen Behörden 

bei der Bewertung des Restrisikoprofils der Verpflichteten verfolgen, entwickelt sich der 

Prozess der regulatorischen Ausarbeitung einer verfeinerten und detaillierten 

harmonisierten Methode, die die Bewertung des Restrisikos mit vergleichbaren 

Ergebnissen ermöglicht, weiter und sollte so bald wie möglich auf der Grundlage der 

Arbeiten der EBA eingeleitet werden. Daher sollte die Methode für die Kategorisierung 

des Restrisikos, die für die erste Ermittlung ausgewählter Verpflichteter anzuwenden ist, 

einfacher gestaltet werden und die verschiedenen auf nationaler Ebene angewandten 

Ansätze harmonisieren. Die Behörde sollte ihre Methodik alle drei Jahre überprüfen 

und dabei der Entwicklung des einschlägigen Wissens Rechnung tragen.  

(23) Das endgültige Auswahlkriterium sollte gleiche Rahmenbedingungen für direkt 

beaufsichtigte Verpflichtete gewährleisten und zu diesem Zweck sollte der Behörde oder 

den Aufsichtsbehörden bei der Entscheidung über die Liste von Verpflichteten, die der 

direkten Aufsicht unterliegen sollen, kein Ermessensspielraum eingeräumt werden. Wenn 

ein bestimmter bewerteter Verpflichteter grenzüberschreitend tätig ist und gemäß der 

harmonisierten Methode ▌ in die Kategorie „hohes Risiko“ fällt, sollte er als ausgewählter 

Verpflichteter gelten. ▌ 
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(24) Damit die maßgeblichen Institute Transparenz und Klarheit erhalten, sollte die Behörde 

innerhalb von sechs Monaten nach Beginn eines Auswahlzeitraums eine Liste der 

ausgewählten Verpflichteten veröffentlichen, nachdem sie überprüft hat, dass die von den 

Finanzaufsehern übermittelten Informationen mit den Kriterien für grenzüberschreitende 

Tätigkeiten und der Risikoprofil-Methode übereinstimmten. Daher ist es wichtig, dass die 

zuständigen Finanzaufseher und erforderlichenfalls die Verpflichteten selbst der 

Behörde zu Beginn jedes Auswahlzeitraums aktuelle statistische Informationen zur 

Verfügung stellen, damit die Liste der Finanzinstitute, die gemäß den Bewertungskriterien 

für eine Bewertung ihrer grenzüberschreitenden Geschäfte infrage kommen, festgelegt 

werden kann. In diesem Zusammenhang sollten die Finanzaufseher die Behörde über die 

Risikoprofil-Kategorie unterrichten, in die ein Finanzinstitut gemäß der in den technischen 

Regulierungsstandards festgelegten Methode in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten fällt. Die 

Behörde sollte dann sechs Monate nach der Veröffentlichung der Liste mit der direkten 

Beaufsichtigung der ausgewählten Verpflichteten beginnen. Diese Zeit ist erforderlich, um 

die Übertragung von Aufsichtsaufgaben von der nationalen auf die Unionsebene 

hinreichend vorzubereiten, wobei dies die Bildung eines gemeinsamen Aufsichtsteams und 

die Annahme einschlägiger Arbeitsvereinbarungen mit den betreffenden Finanzaufseher 

einschließt. 
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(25) Um Rechtssicherheit und gleiche Rahmenbedingungen für ausgewählte Verpflichtete zu 

gewährleisten, sollte jeder ausgewählte Verpflichtete mindestens drei Jahre lang der 

direkten Aufsicht der Behörde unterstellt bleiben, selbst wenn auf den Verpflichteten seit 

dem Zeitpunkt der Auswahl und im Laufe dieser drei Jahre keine der 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten oder risikobezogenen Kriterien mehr zugetroffen haben, 

beispielsweise aufgrund einer möglichen Beendigung, Konsolidierung, Ausweitung oder 

Neuzuweisung von Tätigkeiten, die über Niederlassungen oder im Rahmen der 

Dienstleistungsfreiheit durchgeführt werden. Die Behörde sollte auch sicherstellen, dass 

den ausgewählten Verpflichteten und ihren Aufsichtsbehörden ausreichend Zeit für die 

Vorbereitung auf die Übertragung der Aufsicht von der nationalen Ebene auf die 

Unionsebene eingeräumt wird. Daher sollte jede weitere Auswahl 12 Monate vor Ablauf 

des Dreijahreszeitraums der Beaufsichtigung der zuvor ausgewählten Verpflichteten 

beginnen. 
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(26) Die Behörde sollte Verpflichtete im Finanzsektor, die ein hohes Risikoprofil aufweisen, 

beaufsichtigen, wenn die Verpflichteten in mindestens sechs Mitgliedstaaten entweder 

über Niederlassungen oder im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der 

Union tätig sind. In solchen Fällen würde eine Aufsicht auf Unionsebene durch die 

Behörde gegenüber der fragmentierten Beaufsichtigung durch Herkunfts- und 

Aufnahmemitgliedstaaten wesentliche Vorteile bringen, da die nationalen 

Aufsichtsbehörden der Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten die für die 

verschiedenen Teile einer Gruppe ergriffenen Maßnahmen nicht mehr aufeinander 

abstimmen und angleichen müssten. Um eine kohärente Beaufsichtigung von Gruppen 

und eine detailliertere Analyse des Risikos der bewerteten grenzüberschreitenden 

Unternehmen zu gewährleisten, sollte die Bewertung des Risikos im Zusammenhang mit 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, das Verpflichtete aufweisen, die Teil einer 

Gruppe sind, stets auf Ebene der Gruppe erfolgen, so dass für die Zwecke der Auswahl 

auf einen einzigen gruppenweiten Risiko-Score abzustellen ist. Die gesamte Gruppe 

sollte dann als ausgewählter Verpflichteter betrachtet werden. Die genaue Zahl der 

Unternehmen, die den für die direkte Beaufsichtigung geltenden Kriterien bezüglich 

risikobehafteter und grenzüberschreitender Tätigkeiten entsprechen, kann zwar 

unterschiedlich ausfallen und hängt von dem zum Zeitpunkt der Bewertung 

vorliegenden Geschäftsmodell des Unternehmens und seinem Risikoprofil bezüglich 

Geldwäsche ab, doch in der ersten Phase des Bestehens der Behörde sollte für eine 

optimale, progressive und dynamische Aufteilung der Befugnisse zwischen der Union 

und den nationalen Behörden gesorgt werden. Damit sichergestellt ist, dass auf 

Unionsebene eine ausreichende Zahl und eine angemessene Bandbreite an Arten von 

Hochrisikogruppen und ‑unternehmen beaufsichtigt wird, sollte die Behörde über 

ausreichende Ressourcen verfügen, um zumindest im Zuge des ersten 

Auswahlverfahrens bis zu 40 Gruppen und Unternehmen gleichzeitig beaufsichtigen zu 

können. Wenn mehr als 40 Unternehmen aufgrund ihres hohen Risikoprofils für eine 

direkte Beaufsichtigung in Frage kommen, sollte die Behörde diejenigen 

40 Unternehmen auswählen, die über Niederlassungen oder im Rahmen der 

Dienstleistungsfreiheit in der höchsten Anzahl von Mitgliedstaaten tätig sind. Wenn 

dieses Kriterium nicht ausreicht, um 40 Unternehmen auszuwählen, insbesondere, weil 

mehrere verpflichtete Unternehmen – also beispielsweise die Unternehmen Nr. 39, 40 

und 41 – in derselben Anzahl von Mitgliedstaaten tätig sind, sollte die Behörde zwischen 

diesen unterscheiden können und diejenigen Unternehmen auswählen, die in Bezug auf 
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das Gesamtvolumen ihrer Transaktionen den höchsten Anteil an Transaktionen mit 

Drittländern aufweisen. Bei späteren Auswahlverfahren und aufbauend auf den im 

ersten Auswahlverfahren gesammelten Erfahrungen mit der Aufsicht wäre es von 

Vorteil, wenn sich die Zahl der ihrer Aufsicht unterliegenden Unternehmen erhöht, 

auch damit die Behörde sicherstellt, dass ihre Aufsicht den gesamten Binnenmarkt 

abdeckt. Zu diesem Zweck sollte die Behörde für den Fall, dass mehr als 40 

Unternehmen aufgrund ihres hohen Risikoprofils für eine direkte Beaufsichtigung 

infrage kommen, in Absprache mit den Aufsichtsbehörden vereinbaren können, eine 

andere spezifische Anzahl von Unternehmen oder Gruppen zu beaufsichtigen, die mehr 

als 40 beträgt. Bei der Entscheidung über diese spezifische Anzahl sollte die Behörde 

ihre eigenen Ressourcen in Bezug auf ihre Fähigkeit zur Zuweisung oder zusätzlichen 

Einstellung der erforderlichen Zahl von Aufsichts- und Unterstützungspersonal 

berücksichtigen und sicherstellen, dass die Aufstockung der finanziellen und 

personellen Ressourcen machbar ist. Gleichzeitig könnte eine vollständige Abdeckung 

des Binnenmarkts dadurch sichergestellt werden, dass mindestens ein Unternehmen pro 

Mitgliedstaat beaufsichtigt wird. In den Mitgliedstaaten, in denen nach dem regulären 

Auswahlverfahren keine Unternehmen ermittelt werden, sollte die für das 

Auswahlverfahren entwickelte Risikomethodik, einschließlich der Kriterien für die 

Auswahl zwischen mehreren Unternehmen mit hohem Risikoprofil, angewandt werden, 

um ein Unternehmen auszuwählen. 
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(27) Die maßgeblichen, an der Anwendung des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung beteiligten Akteure sollten im Einklang mit der in den Verträgen 

verankerten Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit miteinander kooperieren. Um 

sicherzustellen, dass das aus der Behörde und den Aufsichtsbehörden bestehende 

Aufsichtssystem für die Bekämpfung der Geldwäsche als integrierter Mechanismus 

funktioniert und dass die für die einzelnen Hoheitsgebiete spezifischen Risiken gebührend 

berücksichtigt werden und die Fachkenntnisse der lokalen Aufsichtsbehörden gut genutzt 

werden, sollte die direkte Beaufsichtigung ausgewählter Verpflichteter in Form 

gemeinsamer Aufsichtsteams und gegebenenfalls eigener Teams für Vor-Ort-Kontrollen 

erfolgen. Diese Teams sollten von einem Bediensteten der Behörde geleitet werden, der 

alle Aufsichtstätigkeiten des Teams koordiniert (im Folgenden: „JST-Koordinator“). Der 

JST-Koordinator und andere dem gemeinsamen Aufsichtsteam zugewiesene Mitarbeiter 

der Behörde sollten am Sitz der Behörde angesiedelt sein; sie sollten jedoch in der Lage 

sein, ihre laufenden Aufgaben und Aufsichtstätigkeiten in jedem Mitgliedstaat 

auszuüben, in dem der ausgewählte Verpflichtete seine Tätigkeit ausübt. Zu diesem 

Zweck sollten die Finanzaufseher dazu beitragen, reibungslose und flexible 

Arbeitsregelungen für alle Mitglieder des gemeinsamen Aufsichtsteams zu 

gewährleisten. Die Behörde sollte für die Einsetzung und Zusammensetzung des 

gemeinsamen Aufsichtsteams zuständig sein, und die an der Beaufsichtigung des 

Unternehmens beteiligten lokalen Aufseher sollten sicherstellen, dass eine ausreichende 

Zahl ihrer Mitarbeiter in das Team entsandt wird, wobei das Risikoprofil des ausgewählten 

Verpflichteten in ihrem Hoheitsgebiet sowie das Gesamtvolumen seiner Tätigkeiten zu 

berücksichtigen ist. Jeder an der Beaufsichtigung einer Gruppe beteiligte Aufseher sollte 

ein Mitglied in das gemeinsame Aufsichtsteam entsenden. In Fällen, in denen das Risiko 

im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Verpflichteten in einem bestimmten 

Mitgliedstaat gering ist, sollte der Finanzaufseher in diesem Mitgliedstaat im 

Einvernehmen mit dem JST-Koordinator entscheiden können, kein Mitglied für das 

gemeinsame Aufsichtsteam zu benennen. Wird kein Mitglied für das gemeinsame 

Aufsichtsteam ernannt, sollte der zuständige Finanzaufseher weiterhin über eine 

Kontaktstelle für Angelegenheiten und Aufgaben des gemeinsamen Aufsichtsteams 

verfügen. 
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(28) Um sicherzustellen, dass die Behörde ihren Aufsichtsaufgaben in Bezug auf ausgewählte 

Verpflichtete wirksam nachkommen kann, sollte die Behörde alle für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben erforderlichen internen Unterlagen und Informationen einholen können und 

zu diesem Zweck über allgemeine Untersuchungsbefugnisse verfügen, die allen 

Aufsichtsbehörden nach nationalem Verwaltungsrecht zustehen. Zu diesem Zweck sollte 

die Behörde in der Lage sein, Auskunftsersuchen an den ausgewählten Verpflichteten, 

an bei ihm beschäftigte natürliche Personen, an von ihm kontrollierte juristische 

Personen und an von ihm beauftragte Parteien zu richten, wie z. B.: an den 

Verpflichteten selbst oder an jede vom Verpflichteten kontrollierte juristische Person, 

Mitarbeiter des Verpflichteten und Personen in vergleichbaren Positionen, 

einschließlich Vertreter und Vertriebsmitarbeiter, externe Auftragnehmer und Dritte, an 

die ein ausgewählter Verpflichteter seine Tätigkeiten ausgelagert hat.  
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(29) Unbeschadet der Befugnisse anderer maßgeblicher Aufsichtsbehörden desselben 

ausgewählten Verpflichteten sollte die Behörde befugt sein, interne Maßnahmen beim 

Verpflichteten zu verlangen, um die Einhaltung des Rahmens zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Verpflichtete zu verbessern, 

einschließlich der Stärkung interner Verfahren und Änderungen der Leitungsstruktur bis 

hin zur Abberufung von Mitgliedern des Leitungsorgans. Nach einschlägigen 

Feststellungen im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung oder nur teilweisen Erfüllung 

der geltenden Anforderungen durch den ausgewählten Verpflichteten sollte sie in der Lage 

sein, für bestimmte Kunden oder Kategorien von Kunden, von denen hohe Risiken in 

Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgehen, besondere Maßnahmen 

oder Verfahren vorzuschreiben. Kontrollen vor Ort sollten ein regelmäßiger Bestandteil 

dieser Beaufsichtigung sein und könnten von speziellen Teams durchgeführt werden. Ist 

für eine bestimmte Art der Vor-Ort-Kontrolle, beispielsweise in Bezug auf eine natürliche 

Person, deren Geschäftsräume mit dem privaten Wohnsitz der Person identisch sind, 

eine Genehmigung einer nationalen Justizbehörde erforderlich, so sollte die Behörde eine 

solche Genehmigung beantragen. 

(30) Bei direkt beaufsichtigten Unternehmen sollte die Behörde über vollumfängliche 

Aufsichtsbefugnisse verfügen, damit die Einhaltung der geltenden Anforderungen 

sichergestellt werden kann. Diese Befugnisse sollten in Fällen gelten, in denen der 

ausgewählte Verpflichtete seinen Pflichten nicht nachkommt, in Fällen, in denen 

bestimmte Pflichten wahrscheinlich nicht erfüllt werden, sowie in Fällen, in denen interne 

Verfahren und Kontrollen nicht geeignet sind, einen sachgerechten Umgang mit den 

Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken des ausgewählten Verpflichteten 

sicherzustellen. Die Ausübung dieser Befugnisse könnte im Wege bindender Beschlüsse 

erfolgen, die an einzelne ausgewählte Verpflichtete gerichtet werden. 
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(31) Zusätzlich zu den aufsichtlichen Befugnissen zur Anwendung von verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen sollte die Behörde bei jeglicher Art von Verstößen gegen unmittelbar 

geltende Anforderungen ▌Geldbußen gegen die ausgewählten Verpflichteten verhängen 

können, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Im Falle von 

schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen sollte die Behörde stets 

Geldbußen verhängen. Solche Geldbußen sollten verhältnismäßig und abschreckend sein, 

eine sowohl repressive als auch präventive Wirkung entfalten und dem Grundsatz „ne bis 

in idem“ entsprechen. Die Höchstbeträge der Geldbußen sollten den in der Richtlinie (EU) 

.../...+ festgelegten Beträgen entsprechen und von allen Aufsichtsbehörden in der gesamten 

Union verhängt werden können. Die Grundbeträge dieser Geldbußen sollten innerhalb der 

im Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgelegten 

Grenzen bestimmt werden, wobei die Art der Anforderungen, gegen die verstoßen wurde, 

zu berücksichtigen ist. Damit die Behörde erschwerenden oder mildernden Umständen 

angemessen Rechnung tragen kann, sollten Anpassungen des betreffenden Grundbetrags 

möglich sein. Um eine zügige Beendigung einer schädlichen Geschäftspraxis zu bewirken, 

sollte das Direktorium der Behörde befugt sein, Zwangsgelder zu verhängen, um die 

betreffende juristische oder natürliche Person zur Einstellung des betreffenden Verhaltens 

zu zwingen. Um das Bewusstsein aller Verpflichteten zu schärfen und sie zu ermutigen, 

Geschäftspraktiken einzuführen, die im Einklang mit dem Rahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen, sollten die verhängten Geldbußen und 

Zwangsgelder offengelegt werden. Die Regelung zur Offenlegung von 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen und der von der Behörde verhängten und in dieser 

Verordnung aufgeführten Geldbußen und Zwangsgelder sollte eng auf die in der 

Richtlinie (EU) .../...+ vorgesehene Regelung auf nationaler Ebene abgestimmt werden. 

Für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlüsse der Behörde, des Rates und der 

Kommission sollte gemäß Artikel 263 AEUV der Gerichtshof zuständig sein; dies gilt auch 

für die Feststellung ihrer außervertraglichen Haftung. 

                                                 
+ OJ: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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(32) Behörden, die auf nationaler Ebene für die Beaufsichtigung der Umsetzung gezielter 

finanzieller Sanktionen zuständig sind, müssen rechtzeitig über Verstöße gegen solche 

Verpflichtungen durch ausgewählte Verpflichtete informiert werden. Aus diesem Grund 

sollte die Behörde in der Lage sein, solche Informationen an den Finanzaufseher in dem 

betreffenden Mitgliedstaat weiterzugeben und diesen anzuweisen, die Informationen der 

nationalen Behörde zu übermitteln, die für die Beaufsichtigung der Umsetzung dieser 

Sanktionen zuständig ist. 
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(33) Bei nicht ausgewählten Verpflichteten bleibt die Beaufsichtigung der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in erster Linie auf nationaler Ebene, wobei die 

zuständigen nationalen Behörden die volle Verantwortung und Rechenschaftspflicht für 

die direkte Beaufsichtigung behalten. Der Behörde sollten angemessene indirekte 

Aufsichtsbefugnisse übertragen werden, um sicherzustellen, dass die Aufsichtsmaßnahmen 

auf nationaler Ebene unionsweit einheitlich und von hoher Qualität sind. Daher sollte sie 

den Stand der aufsichtlichen Konvergenz bewerten und Berichte mit ihren Erkenntnissen 

veröffentlichen. Sie sollte befugt sein, im Anschluss an die Bewertung Folgemaßnahmen 

in Form von an Finanzaufseher gerichteten Leitlinien und Empfehlungen, darunter auch 

individuelle Empfehlungen, zu ergreifen, um unionsweit harmonisierte 

Aufsichtspraktiken auf hoher Ebene zu gewährleisten. Einzelne Empfehlungen könnten 

Vorschläge für spezifische Folgemaßnahmen enthalten, und der Finanzaufseher sollte 

alle Anstrengungen unternehmen, um diesen Maßnahmen nachzukommen. Kommt ein 

Finanzaufseher den Folgemaßnahmen nicht nach, sollte die Behörde angemessene und 

erforderliche Schritte gemäß dieser Verordnung ergreifen. 
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(34) Die Behörde sollte auch in der Lage sein, Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Finanzaufsehern zu schlichten, die Maßnahmen betreffen, die in Bezug auf einen nicht 

ausgewählten Verpflichteten im Finanzsektor zu ergreifen sind. Um eine konstruktive 

Zusammenarbeit zu gewährleisten, sollte die Behörde zunächst versuchen, die 

Meinungsverschiedenheit im Rahmen einer Schlichtungsphase innerhalb einer 

bestimmten Frist beizulegen. Falls die erwünschten Ergebnisse in der 

Schlichtungsphase nicht erzielt werden, sollte die Behörde einen bindenden Beschluss 

fassen können, mit dem die betreffenden Aufseher dazu verpflichtet werden, zur 

Beilegung der Angelegenheit bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder von solchen 

abzusehen, um die Sache zu klären und für die Einhaltung des Unionsrechts zu sorgen.  
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(35) Um das ordnungsgemäße Funktionieren und die Wirksamkeit des Aufsichtssystems für 

die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu gewährleisten, sollte 

die Behörde in der Lage sein, Fälle von systematischem Aufsichtsversagen, die auf 

Verstöße gegen das Unionsrecht infolge der Nichtanwendung oder nicht 

ordnungsgemäßen Anwendung nationaler Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien 

der Union zurückzuführen sind, zu ermitteln und diesbezügliche Maßnahmen zu 

ergreifen. Zu diesem Zweck und unbeschadet der Befugnisse der Kommission, ein 

Vertragsverletzungsverfahren gemäß dem AEUV einzuleiten, sollte die Behörde in der 

Lage sein, solche möglichen Verstöße zu untersuchen. Hat die Behörde einen Verstoß 

festgestellt, so sollte die Behörde, nachdem sie den betreffenden Aufseher unterrichtet 

und gegebenenfalls anderen Finanzaufsehern Gelegenheit gegeben hat, Informationen 

zu der Angelegenheit vorzulegen, wenn sie dies für angezeigt hält, eine Empfehlung an 

den betreffenden Aufsehers richten können, in der sie die zur Behebung des Verstoßes 

zu ergreifenden Maßnahmen darlegt. Wurden die festgestellten Mängel nicht behoben, 

sollte die Kommission auch eine Stellungnahme abgeben können, in der sie den 

Aufseher auffordert, der Empfehlung der Behörde nachzukommen. 
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(36) Bestimmte Verpflichtete im Finanzsektor, die die Anforderungen für das reguläre 

Auswahlverfahren nicht erfüllen, können unter dem Gesichtspunkt der Geldwäsche und 

der Terrorismusfinanzierung nach wie vor ein hohes inhärentes Risikoprofil oder 

Restrisikoprofil aufweisen oder Tätigkeiten aufnehmen, ändern oder ausweiten, die ein 

hohes Risiko mit sich bringen, das nicht durch ein angemessenes Maß an internen 

Kontrollen gemindert wird, sodass es zu schwerwiegenden, wiederholten oder 

systematischen Verstößen gegen die Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung kommen kann. Gibt es Hinweise auf mögliche 

schwerwiegende, wiederholte oder systematische Verstöße gegen geltende Anforderungen 

an die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, so könnte dies auf eine 

grobe Sorgfaltspflichtverletzung seitens des Verpflichteten hindeuten. Die 

Aufsichtsbehörde sollte▐ in der Lage sein, angemessen auf mögliche Verstöße zu 

reagieren und zu verhindern, dass Risiken eintreten und zu grob fahrlässigen 

Missachtungen bei der Anwendung der Anforderungen an die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung führen. In bestimmten Fällen ist eine Reaktion 

auf nationaler Ebene jedoch möglicherweise nicht ausreichend oder erfolgt nicht zeitnah, 

insbesondere wenn es Hinweise darauf gibt, dass auf Ebene des Unternehmens bereits 

schwerwiegende, wiederholte oder systematische Verstöße begangen wurden. In diesen 

Fällen sollte die Behörde die lokale Aufsichtsbehörde auffordern▐, spezifische 

Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Aufforderung an die lokale 

Aufsichtsbehörde, finanzielle Sanktionen oder sonstige Zwangsmaßnahmen zu 

verhängen. Um zu verhindern, dass Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung eintreten, sollte die Frist für Maßnahmen auf nationaler Ebene 

hinreichend kurz sein.  
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(37) Die Behörde sollte unterrichtet werden, wenn sich die Lage eines nicht ausgewählten 

Verpflichteten hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Anforderungen und seiner 

Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung rasch und 

erheblich verschlechtert, insbesondere wenn eine solche Verschlechterung die 

Reputation mehrerer Mitgliedstaaten oder die Reputation der Union insgesamt erheblich 

beeinträchtigen könnte. 
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(38) Die Behörde sollte die Möglichkeit haben, eine Übertragung von Aufsichtsaufgaben und -

befugnissen in Bezug auf einen bestimmten Verpflichteten auf eigene Initiative zu 

beantragen, wenn dieser nicht tätig wird oder den Anweisungen innerhalb der gesetzten 

Frist nicht Folge leistet oder nicht Folge leisten kann. Da die Übertragung von Aufgaben 

und Befugnissen gegenüber einem Verpflichteten ohne besonderes Ersuchen des 

Finanzaufsehers an die Behörde eine Ermessensentscheidung seitens der Behörde 

erfordern würde, sollte die Behörde ein diesbezügliches Ersuchen an die Kommission 

richten. Damit die Kommission einen Beschluss fassen kann, der mit dem Umfang der 

Aufgaben im Einklang steht, die der Behörde im Rahmen der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung übertragen wurden, sollte das Ersuchen der 

Behörde eine angemessene Begründung und die Dauer der veränderten Zuweisung von 

Aufgaben und Befugnissen an die Behörde enthalten. Der Zeitrahmen für die veränderte 

Befugniszuweisung sollte der Zeit entsprechen, die die Behörde zur Bewältigung der 

Risiken auf Unternehmensebene benötigt, und drei Jahre nicht überschreiten. Wenn die 

festgestellten Verstöße nicht in vollem Umfang behoben wurden, sollte die Behörde um 

eine Verlängerung dieser Frist ersuchen können. Diese Verlängerung sollte auf den zur 

Behebung dieser Verstöße notwendigen Zeitraum beschränkt sein und darf drei Jahre 

nicht überschreiten. Die Kommission sollte rasch, und in jedem Fall ohne unnötige 

Verzögerung, einen Beschluss erlassen, mit dem die Befugnisse und Aufgaben für die 

Beaufsichtigung des Unternehmens auf die Behörde übertragen werden. Dieser Beschluss 

sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat mitgeteilt werden. 
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(39) Zur Verbesserung der Aufsichtspraktiken im Nichtfinanzsektor sollte die Behörde 

vergleichende Analysen von Aufsehern des Nichtfinanzsektors durchführen, die auch 

vergleichende Analysen von Behörden umfassen sollten, die 

Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigen. Zu diesem Zweck sollte die Behörde, 

wenn sie über die Planung und den Inhalt von vergleichenden Analysen entscheidet, 

einen methodischen Rahmen für solche Überprüfungen entwickeln, der auch 

Vorschriften zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Durchführung von 

vergleichenden Analysen und bei der Ausarbeitung von Ergebnissen sowie in Bezug auf 

die Berücksichtigung von Evaluierungen, die von internationalen Organisationen und 

zwischenstaatliche Einrichtungen mit Zuständigkeit im Bereich der Prävention von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgenommen wurden, umfassen sollte. Um 

die Konvergenz der Aufsichtspraktiken zu fördern, sollte die Behörde Berichte mit den 

Ergebnissen dieser vergleichenden Analysen, einschließlich festgestellter Mängel und 

bewährter Verfahren, veröffentlichen. Diese Berichte könnten von Leitlinien oder 

Empfehlungen begleitet werden, die an die zuständigen Behörden, darunter auch 

Behörden, die Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigen, gerichtet sind. 

Selbstverwaltungseinrichtungen sollten an vergleichenden Analysen teilnehmen können, 

wenn sie ein Interesse daran bekundet haben. 
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(40) Um die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung auch im Nichtfinanzsektor effizienter zu gestalten, sollte die 

Behörde auch in der Lage sein, mögliche Verstöße oder eine fehlerhafte Anwendung des 

Unionsrechts durch Aufseher im Nichtfinanzsektor, sowie durch Behörden, die 

Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigen, zu untersuchen. Stellt die Behörde fest, 

dass ein Verstoß vorliegt, sollte sie in der Lage sein, eine Empfehlung an den 

betreffenden Aufseher des Nichtfinanzsektors oder die betreffende Aufsichtsbehörde zu 

richten, in der sie die zur Behebung des Verstoßes zu ergreifenden Maßnahmen 

aufführt. Wenn als Reaktion auf diese Empfehlung keine geeigneten Maßnahmen 

ergriffen wurden, sollte die Behörde auch in der Lage sein, eine Verwarnung an die 

betreffenden Gegenparteien der Aufsichtsbehörde oder des Aufsehers des 

Nichtfinanzsektors auszusprechen. Die Befugnisse der Behörde zur Abgabe solcher 

Empfehlungen und Verwarnungen lassen die Befugnisse der Kommission unberührt, 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einzuleiten, wenn sie im Rahmen 

der ihr durch die Verträge übertragenen Befugnisse das Vorliegen einer 

Nichtumsetzung oder mangelhaften Umsetzung des Unionsrechts feststellt. 
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(41) Die Behörde sollte auch in der Lage sein, Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Aufsehern des Nichtfinanzsektors zu schlichten, die Maßnahmen betreffen, die in Bezug 

auf einen Verpflichteten im Nichtfinanzsektor zu ergreifen sind. Um eine konstruktive 

Zusammenarbeit zu gewährleisten, sollte die Behörde versuchen, 

Meinungsverschiedenheiten im Rahmen einer Schlichtungsphase innerhalb einer 

bestimmten Frist beizulegen. Am Ende der Schlichtungsphase sollte die Behörde eine 

Stellungnahme dazu abgeben, wie die Meinungsverschiedenheit beigelegt werden kann. 

(42) Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sind eine wirksame und effiziente Zusammenarbeit, der 

Informationsaustausch und ein koordiniertes Vorgehen zwischen den zentralen 

Meldestellen von entscheidender Bedeutung. Um diese Koordinierung und 

Zusammenarbeit zu verbessern, sollte die Behörde mit Aufgaben und Befugnissen 

ausgestattet werden, die es der Behörde und den zentralen Meldestellen ermöglichen, 

gemeinsam einen Unterstützungs- und Koordinierungsmechanismus für die zentralen 

Meldestellen einzurichten. Zu diesem Zweck sollten der Behörde ausreichende 

personelle, finanzielle und IT-Ressourcen zur Verfügung stehen, die erforderlichenfalls 

organisatorisch von dem Personal, das die Aufgaben im Zusammenhang mit den 

Aufsichtstätigkeiten der Behörde wahrnimmt, getrennt sein sollten. Der Erfolg des 

Unterstützungs- und Koordinierungsmechanismus für zentrale Meldestellen hängt 

davon ab, dass die Behörde und die zentralen Meldestellen nach Treu und Glauben 

zusammenarbeiten und alle für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlichen 

Informationen austauschen. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen den 

zentralen Meldestellen in Bezug auf die Zusammenarbeit und den 

Informationsaustausch sollte die Behörde entsprechend unterrichtet werden und in der 

Lage sein, als Vermittler zwischen den betreffenden zentralen Meldestellen zu fungieren. 
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(43) Für die Prüfung verdächtiger Tätigkeiten, die mehrere Hoheitsgebiete betreffen, sollten die 

zentralen Meldestellen, die verknüpfte Meldungen erhalten haben, in der Lage sein, 

gemeinsame Analysen von Fällen gemeinsamen Interesses effizient durchzuführen. Zu 

diesem Zweck sollte die Behörde in der Lage sein, gemeinsame Analysen 

grenzüberschreitender verdächtiger Transaktionen oder Tätigkeiten vorzuschlagen, 

einzuleiten, zu koordinieren und mit allen geeigneten Mitteln zu unterstützen. Eine 

gemeinsame Analyse sollte eingeleitet werden, wenn dies nach den einschlägigen 

Bestimmungen des Unionsrechts und im Einklang mit den von der Behörde entwickelten 

Methoden und Kriterien für die Auswahl und Priorisierung von Fällen, die für die 

Durchführung gemeinsamer Analysen relevant sind, erforderlich ist. Die zentralen 

Meldestellen sollten alle Anstrengungen unternehmen, um der Einladung der Behörde 

zur Teilnahme an einer gemeinsamen Analyse nachzukommen. Eine zentrale 

Meldestelle, die sich weigert, sich an einer gemeinsamen Analyse zu beteiligen, sollte der 

Behörde die Gründe für ihre Weigerung erläutern. Diese Gründe sollten gegebenenfalls 

der zentralen Meldestelle mitgeteilt werden, die die Notwendigkeit der Durchführung der 

gemeinsamen Analyse festgestellt hat. Mit ausdrücklicher Zustimmung der an der 

gemeinsamen Analyse teilnehmenden zentralen Meldestellen sollte den Bediensteten der 

Behörde, die die Durchführung der gemeinsamen Analyse unterstützen, Zugang zu 

sämtlichen erforderlichen Daten und Informationen, einschließlich der Daten und 

Informationen zum Gegenstand des Falls, gewährt werden. 
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(44) Die Behörde sollte die zentralen Meldestellen auffordern können, unter bestimmten 

Umständen eine gemeinsame Analyse einzuleiten, unter anderem wenn Hinweisgeber 

oder investigative Journalisten der Behörde Informationen zur Kenntnis gebracht haben 

oder wenn die gemeinsame Analyse komplexer und grenzüberschreitender Fälle einen 

Mehrwert bringen würde. Zentrale Meldestellen, die um Teilnahme an einer 

gemeinsamen Analyse ersucht wurden, sollten der Behörde unverzüglich mitteilen, ob 

sie bereit sind, sich an der gemeinsamen Analyse zu beteiligen, und, falls sie nicht zur 

Teilnahme bereit sind, ihre Gründe hierfür darlegen. 
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(45) Die frühzeitige Ermittlung von Verbindungen zu Informationen, die sich im Besitz 

anderer Einrichtungen und sonstiger Stellen der Union und einschlägiger Dritter 

befinden, ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die wichtigsten 

grenzüberschreitenden Fälle, einschließlich solcher, die eine umfassende operative 

Analyse erfordern, ausgewählt werden. In diesem Zusammenhang und vorbehaltlich der 

Zustimmung aller zentralen Meldestellen, die sich bereit erklärt haben, sich an einer 

gemeinsamen Analyse zu beteiligen, sollten die Bediensteten der Behörde ermächtigt 

werden, die Daten dieser zentralen Meldestellen mit den von anderen zentralen 

Meldestellen und Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, einschließlich 

Europol, zur Verfügung gestellten Informationen nach dem Treffer/Kein-Treffer-

Verfahren abzugleichen. Die Behörde sollte sicherstellen, dass die modernste verfügbare 

Technologie, einschließlich Technologien zum Schutz der Privatsphäre, für den 

Abgleich von Informationen nach dem Treffer/Kein-Treffer-Verfahren verwendet wird. 

Die Treffer-Funktion des FIU.net-Systems ist ein Beispiel für eine Lösung, die es einer 

zentralen Meldestelle ermöglicht, in Echtzeit festzustellen, ob eine Person, deren Daten 

pseudonymisiert sind, bereits bei der zentralen Meldestelle eines anderen Landes oder 

bei einer Einrichtung oder sonstigen Stelle der Union bekannt ist, wodurch eine 

unnötige Verarbeitung personenbezogener Daten vermieden wird. Im Falle eines 

Treffers sollte die Behörde die Informationen, die zu einem Treffer geführt haben, an 

die an der gemeinsamen Analyse beteiligten zentralen Meldestellen weitergeben. Unter 

diesen Umständen sollte die Behörde die Informationen, die den Treffer ausgelöst 

haben, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der die Informationen übermittelnden 

zentralen Meldestelle auch an die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

weitergeben.  
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(46) Um sicherzustellen, dass das Verfahren zur Erstellung einer gemeinsamen Analyse 

schnell und effizient ist, sollte die Behörde für die Einrichtung und Zusammensetzung 

des gemeinsamen Analyseteams und seine Koordinierung zuständig sein. 

(47) Eine wirksame operative Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden Fällen zwischen 

der Behörde und anderen einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

ist von entscheidender Bedeutung. Um sicherzustellen, dass gegebenenfalls die 

Ergebnisse gemeinsamer Analysen grenzüberschreitender Fälle wirksam weiterverfolgt 

werden, sollte die Behörde die Ergebnisse gemeinsamer Analysen der Europäischen 

Staatsanwaltschaft (EUStA) mitteilen oder dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) übermitteln, wenn die Ergebnisse einer gemeinsamen 

Analyse darauf hindeuten, dass eine Straftat begangen wurde, für die die EUStA oder 

das OLAF ihre Zuständigkeiten ausüben könnten. Darüber hinaus sollte die Behörde 

vorbehaltlich der Zustimmung aller an einer gemeinsamen Analyse beteiligten zentralen 

Meldestellen auch in der Lage sein, die Ergebnisse dieser gemeinsamen Analyse an 

Europol und Eurojust zu übermitteln, wenn die Ergebnisse dieser gemeinsamen Analyse 

darauf hindeuten, dass möglicherweise eine Straftat begangen wurde, für die Europol 

und Eurojust ihre Zuständigkeiten ausüben könnten. Die Behörde sollte in der Lage 

sein, strategische Informationen wie Typologien und Risikoindikatoren mit der EUStA, 

dem OLAF, Europol und Eurojust auszutauschen. 
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(48) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates8 hat die Behörde der 

EUStA unverzüglich jede Straftat zu melden, für die die EUStA gemäß Artikel 22 und 

Artikel 25 Absätze 2 und 3 der genannten Verordnung ihre Zuständigkeit ausüben 

könnte. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 hat die Behörde dem OLAF unverzüglich alle 

Informationen über etwaige Fälle von Betrug, Korruption oder sonstigen rechtswidrigen 

Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union zu übermitteln. Im 

Einklang mit den geltenden Bestimmungen der einschlägigen Rechtsinstrumente sollten 

die EUStA und das OLAF die Behörde über die im Zusammenhang mit den 

bereitgestellten Informationen unternommenen Schritte und alle relevanten Ergebnisse 

unterrichten. 

(49) Zur Erhöhung der Wirksamkeit der gemeinsamen Analysen sollte die Behörde in der Lage 

sein, Methoden und Verfahren für die Durchführung gemeinsamer Analysen festzulegen. 

Die Rückmeldungen der an den gemeinsamen Analysen beteiligten zentralen 

Meldestellen dürften die Behörde in die Lage versetzen, die Durchführung der 

gemeinsamen Analysen zu überprüfen und Lehren aus den gewonnenen Erkenntnissen 

zu ziehen. Diese Überprüfungen sollten es der Behörde ermöglichen, Follow-up-

Berichte und Schlussfolgerungen herauszugeben, die allen zentralen Meldestellen 

übermittelt werden, ohne vertrauliche oder eingeschränkte Informationen offenzulegen, 

um die Methoden und Verfahren für die Durchführung gemeinsamer Analysen weiter 

zu verfeinern und zu verbessern und letztlich die Analysen selbst zu verbessern und zu 

fördern. 

                                                 
8 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer 

Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

9 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) 
Nr. 1073/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 
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(50) Um die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und der Behörde – unter 

anderem für die Zwecke gemeinsamer Analysen – zu erleichtern und zu verbessern, sollten 

die zentralen Meldestellen einen oder mehrere Bedienstete an die Behörde abordnen (im 

Folgenden „abgeordnete Bedienstete nationaler zentraler Meldestellen“). Die 

abgeordneten Bediensteten der nationalen zentralen Meldestellen sollten die Bediensteten 

der Behörde bei der Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den zentralen 

Meldestellen unterstützen, einschließlich der Durchführung gemeinsamer Analysen und 

der Erstellung von Bedrohungsbewertungen und strategischen Analysen der Bedrohungen, 

Risiken und Methoden im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die 

abgeordneten Bediensteten der zentralen Meldestellen bleiben zwar der sie entsendenden 

zentralen Meldestelle unterstellt, sollten aber bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und 

Pflichten im Rahmen dieser Verordnung operativ unabhängig und autonom sein. Sie 

sollten Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, 

Regierungen oder anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen weder anfordern 

noch entgegennehmen. Ihre Aufgaben und Pflichten sollten die Sicherheits- und 

Vertraulichkeitsvorschriften der zentralen Meldestellen unberührt lassen. 
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(51) Neben den gemeinsamen Analysen sollte die Behörde verschiedene Formen der 

gegenseitigen Unterstützung zwischen den zentralen Meldestellen fördern und 

erleichtern, unter anderem Schulungen und Personalaustausch, um den 

Kapazitätsaufbau zu verbessern und den Austausch von Wissen und bewährten 

Verfahren zwischen den zentralen Meldestellen zu ermöglichen. Die Rolle der Behörde 

bei der Unterstützung der zentralen Meldestellen bei ihren Tätigkeiten verleiht ihr eine 

einzigartige Position, um den Zugang der zentralen Meldestellen zu Datenbanken und 

Instrumenten zu erleichtern, die für die Verbesserung der Qualität der 

Finanzinformationen von entscheidender Bedeutung sind. Die Behörde sollte ihre 

Position nutzen, um im Namen aller zentralen Meldestellen Verträge mit Anbietern 

dieser Instrumente und Datenbanken auszuhandeln sowie einschlägige Schulungen für 

ihre Bediensteten und die Bediensteten der zentralen Meldestellen durchzuführen. Die 

Behörde sollte zudem im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen den zentralen 

Meldestellen eine Vermittlerrolle übernehmen. Zu diesem Zweck sollten die zentralen 

Meldestellen in der Lage sein, Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit der 

Zusammenarbeit, einschließlich des Informationsaustauschs zwischen den zentralen 

Meldestellen, zwecks Vermittlung an die Behörde zu verweisen, falls die betreffenden 

Meinungsverschiedenheiten nicht durch direkte Kontakte und Dialoge beigelegt werden 

können.  
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(52) Die Behörde sollte die Verwaltung, das Hosting und die Pflege von FIU.net übernehmen. 

Die Behörde sollte das System unter Berücksichtigung der von den zentralen 

Meldestellen genannten Erfordernisse auf dem neuesten Stand halten. Zu diesem Zweck 

sollte die Behörde sicherstellen, dass vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse jederzeit 

die modernste verfügbare Technologie für die Entwicklung des FIU.net eingesetzt wird. 

Da sich die Behörde nur für nicht wesentliche Aufgaben auf Drittdienstleister stützen 

sollte, sollte sie das Hosting und die Verwaltung von FIU.net nicht auslagern. Die 

Behörde sollte auf die Inhalte von innerhalb des FIU.net ausgetauschten Informationen 

nur zugreifen können, wenn die Informationen gezielt an sie gerichtet sind. Um 

Informationen senden, empfangen und miteinander verknüpfen zu können, sollte die 

Behörde über einen operativen Knotenpunkt im FIU.net-System verfügen. 

(53) Um eine kohärente, effiziente und wirksame Aufsichtspraxis und entsprechende Verfahren 

im Zusammenhang mit zentralen Meldestellen zu schaffen und eine gemeinsame, 

einheitliche und kohärente Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen, sollte die 

Behörde befugt sein, Leitlinien und Empfehlungen zu erstellen, die sich an alle oder eine 

Kategorie von Verpflichteten sowie an alle oder eine Kategorie von Aufsichtsbehörden 

und zentralen Meldestellen richten. Die Leitlinien und Empfehlungen könnten im Rahmen 

einer besonderen Ermächtigung in den anwendbaren Rechtsakten der Union oder auf 

eigene Initiative der Behörde herausgegeben werden, wenn der Rahmen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Unionsebene gestärkt werden muss.  
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(54) Um die zentralen Meldestellen optimal zu unterstützen und dadurch die Wirksamkeit des 

Unterstützungs- und Koordinierungsmechanismus für die zentralen Meldestellen zu 

erhöhen, sollten die Behörde und die zentralen Meldestellen in der Lage sein, die 

Wirksamkeit der Tätigkeiten der zentralen Meldestellen zu stärken und bewährte 

Verfahren zu ermitteln und zu fördern. Vergleichende Analysen wären das beste 

Instrument, um eine objektive Bewertung solcher Tätigkeiten und Praktiken zu 

ermöglichen, weshalb die Behörde damit beauftragt werden sollte, solche 

vergleichenden Analysen auf der Grundlage von Methoden und Verfahrensregeln für 

die Durchführung solcher Überprüfungen zu organisieren, die von der Behörde zentral 

entwickelt werden. Um zweckdienlich zu sein, sollten die vergleichenden Analysen 

umfassend sein und alle relevanten Aspekte der Aufgaben der zentralen Meldestellen 

gemäß Kapitel III der Richtlinie (EU) .../...+ abdecken. Daher sollten sie unter anderem 

die Angemessenheit der Ressourcen der zentralen Meldestellen, die Maßnahmen zur 

Gewährleistung der operativen Unabhängigkeit und Autonomie der zentralen 

Meldestellen, die Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit und Vertraulichkeit der von 

den zentralen Meldestellen verarbeiteten Informationen, die Funktionen im 

Zusammenhang mit dem Empfang von Meldungen verdächtiger Transaktionen, die 

Funktionen im Zusammenhang mit der operativen und strategischen Analyse der 

zentralen Meldestellen und ihrer Verbreitung sowie nationale und grenzüberschreitende 

Kooperationsvereinbarungen und -praktiken der zentralen Meldestellen umfassen. Die 

vergleichenden Analysen könnten dazu führen, dass die Behörde Leitlinien und 

Empfehlungen herausgibt, die darauf abzielen, ermittelte bewährte Verfahren zu 

fördern und etwaige Mängel zu beheben. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(55) Die Errichtung einer stabilen Leitungsstruktur innerhalb der Behörde ist von 

entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der wirksamen Wahrnehmung der der 

Behörde übertragenen Aufgaben und für einen effizienten und objektiven 

Entscheidungsprozess. Aufgrund der Komplexität und Vielfalt der Aufgaben, die der 

Behörde sowohl auf dem Gebiet der Aufsicht als auch in Bezug auf zentrale Meldestellen 

übertragen wurden, können die Entscheidungen nicht von einem einzigen Leitungsorgan 

getroffen werden, wie dies bei den dezentralen Agenturen häufig der Fall ist. Während 

bestimmte Arten von Beschlüssen, beispielsweise Beschlüsse über die Annahme 

gemeinsamer Instrumente, von Vertretern der zuständigen Behörden oder zentralen 

Meldestellen unter Einhaltung der Abstimmungsregeln des AEUV getroffen werden 

müssen, erfordern bestimmte andere Beschlüsse, wie Beschlüsse gegenüber einzelnen 

ausgewählten Verpflichteten oder einzelnen Behörden, ein kleineres 

Entscheidungsgremium, dessen Mitglieder angemessenen Regelungen bezüglich der 

Rechenschaftspflicht unterliegen sollten. Die Behörde sollte daher über einen 

Verwaltungsrat und ein Direktorium verfügen. 
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(56) Zur Sicherstellung der einschlägigen Fachkenntnisse sollte es für den Verwaltungsrat zwei 

Zusammensetzungen geben. Bei allen Beschlüssen über die Annahme von Rechtsakten mit 

allgemeiner Geltung wie den Entwürfen technischer Regulierungs- und 

Durchführungsstandards, Leitlinien, Empfehlungen und Stellungnahmen in Bezug auf die 

zentralen Meldestellen sollte er sich aus den Leitern der zentralen Meldestellen der 

Mitgliedstaaten (im Folgenden „Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung “) 

zusammensetzen. Für die gleichen Arten von Rechtsakten im Zusammenhang mit der 

direkten oder indirekten Beaufsichtigung Verpflichteter im Finanzsektor und Verpflichteter 

im Nichtfinanzsektor sollte er sich aus den Leitern der für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörden 

zusammensetzen, bei denen es sich um Behörden handelt (im Folgenden „Verwaltungsrat 

in seiner Aufsichtszusammensetzung“). Alle im Verwaltungsrat vertretenen Parteien 

sollten sich bemühen, die Fluktuation ihrer Vertreter zu begrenzen, um die Kontinuität der 

Arbeit des Verwaltungsrats sicherzustellen. Alle Parteien sollten eine ausgewogene 

Vertretung der Geschlechter im Verwaltungsrat anstreben. 
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(57) Im Interesse eines reibungslosen Entscheidungsprozesses sollten die Aufgaben klar 

aufgeteilt werden. Der Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung sollte über 

Entwürfe technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards, Leitlinien und ähnliche 

Maßnahmen für die zentralen Meldestellen entscheiden, während der Verwaltungsrat in 

seiner Aufsichtszusammensetzung über Entwürfe technischer Regulierungs- und 

Durchführungsstandards, Leitlinien und ähnliche Maßnahmen für Verpflichtete 

entscheiden sollte. Der Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung sollte ferner 

über die Möglichkeit verfügen, dem Direktorium gemäß den im Einvernehmen mit dem 

Direktorium zu vereinbarenden Verfahren seine Stellungnahme zu allen von den 

gemeinsamen Aufsichtsteams vorgeschlagenen Beschlussentwürfen gegenüber einzelnen 

ausgewählten Verpflichteten vorzulegen. Liegt keine solche Stellungnahme ▌vor, so sind 

die Beschlüsse vom Direktorium zu fassen. Weicht das Direktorium in seinem endgültigen 

Beschluss von der Stellungnahme ab, die der Verwaltungsrat in seiner 

Aufsichtszusammensetzung abgegeben hat, sollte es die Gründe hierfür schriftlich 

erläutern. 

(58) Für Abstimmungen und Beschlüsse sollte jeder Mitgliedstaat einen stimmberechtigten 

Vertreter haben. Aus diesem Grund sollten die Leiter der Aufsichtsbehörden von 

Verpflichteten in jedem Mitgliedstaat einen ständigen Vertreter als stimmberechtigtes 

Mitglied des Verwaltungsrats in seiner Aufsichtszusammensetzung ernennen. Alternativ 

sollten die Aufsichtsbehörden eines Mitgliedstaats je nach Gegenstand des Beschlusses 

oder der Tagesordnung einer Sitzung des Verwaltungsrats einen Ad-hoc-Vertreter 

bestimmen können. Die praktischen Modalitäten für die Beschlussfassung und 

Abstimmung durch die Mitglieder des Verwaltungsrats in seiner 

Aufsichtszusammensetzung sollten in der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats 

festgelegt werden; diese wird von der Behörde ausgearbeitet. 
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(59) Damit der Verwaltungsrat in der FIU-Zusammensetzung Unterstützung bei der 

Vorbereitung aller einschlägigen Beschlüsse im Rahmen seines Mandats erhalten kann, 

sollte er von einem ständigen Ausschuss mit einer begrenzteren Zusammensetzung 

unterstützt werden. Der ständige Ausschuss sollte den Verwaltungsrat in der 

Meldestellen-Zusammensetzung bei der Arbeit unterstützen und seine Aufgaben allein 

im Interesse der Union als Ganzes wahrnehmen. Er sollte seine Tätigkeiten in enger 

Zusammenarbeit mit den abgeordneten Bediensteten der zentralen Meldestellen und den 

Bediensteten der Behörde, die für Aufgaben im Zusammenhang mit zentralen 

Meldestellen zuständig ist, und in uneingeschränkter Transparenz gegenüber dem 

Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung ausführen.  
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(60) Der Vorsitzende der Behörde sollte in den Sitzungen des Verwaltungsrats den Vorsitz 

führen und stimmberechtigt sein, wenn Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst werden, 

sofern diese Verordnung nichts anderes vorsieht. Die Kommission sollte ein nicht 

stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat sein. Um eine gute Zusammenarbeit mit 

anderen relevanten Institutionen zu gewährleisten, sollte der Verwaltungsrat auch andere 

nicht stimmberechtigte Beobachter zulassen können - insbesondere Vertreter, die vom 

Aufsichtsgremium der Europäischen Zentralbank (EZB) und von jeder der drei 

Europäischen Aufsichtsbehörden, nämlich der EBA, der mit der Verordnung (EU) Nr. 

1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates10 eingerichteten Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 

betriebliche Altersversorgung - EIOPA) und der mit der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

des Europäischen Parlaments und des Rates11 eingerichteten Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde - ESMA) (im 

Folgenden zusammen „ESA“) für den Verwaltungsrat in seiner 

Aufsichtszusammensetzung und OLAF, Europol, Eurojust und die EUStA für den 

Verwaltungsrat in der Zusammensetzung der zentralen Meldestellen - zuzulassen, wenn 

Angelegenheiten erörtert oder beschlossen werden, die in ihren jeweiligen 

Aufgabenbereich fallen. Um sicherzustellen, dass die einschlägigen Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu den Sitzungen eingeladen werden, in 

denen ihre Anwesenheit erforderlich oder vorteilhaft wäre, sollte in der 

Geschäftsordnung des Verwaltungsrats eindeutig festgelegt werden, unter welchen 

Umständen diese Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie andere 

Beobachter zu den Sitzungen zugelassen werden können. Bei der Ausarbeitung der 

einschlägigen Teile der Geschäftsordnung sollte die Behörde mit diesen Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union die Bedingungen für ihre Beteiligung 

vereinbaren. Eine solche Vereinbarung wird vermutet, wenn die Teilnahmebedingungen 

bereits in den mit dieser Verordnung vorgeschriebenen bilateralen 

                                                 
10  Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48). 

11  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 84). 
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Arbeitsvereinbarungen oder Absichtserklärungen enthalten sind. Um ein reibungsloses 

Beschlussfassungsverfahren zu ermöglichen, sollten Beschlüsse des Verwaltungsrats mit 

einfacher Mehrheit gefasst werden, mit Ausnahme von Beschlüssen über Entwürfe 

technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards, Leitlinien und Empfehlungen, die 

mit qualifizierter Mehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten im Einklang mit den 

Abstimmungsregeln der Verträge gefasst werden sollten.  
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(61) Als Leitungsorgan der Behörde sollte das Direktorium fungieren, das sich aus dem 

Vorsitzenden der Behörde und fünf hauptamtlichen Mitgliedern, darunter der 

stellvertretende Vorsitzende, zusammensetzt, die vom Europäischen Parlament und dem 

Rat auf Vorschlag des Verwaltungsrats auf der Grundlage der von der Kommission 

erstellten Auswahlliste qualifizierter Bewerber ernannt werden. Um für ein zügiges und 

effizientes Beschlussfassungsverfahren zu sorgen, sollte das Direktorium für die Planung 

und Durchführung aller Aufgaben der Behörde zuständig sein, es sei denn, dem 

Verwaltungsrat werden bestimmte Entscheidungen ausdrücklich übertragen. Um die 

Objektivität und eine angemessene Schnelligkeit des Entscheidungsprozesses im Bereich 

der direkten Beaufsichtigung der ausgewählten Verpflichteten sicherzustellen, sollten alle 

bindenden Beschlüsse, die sich an ausgewählte Verpflichtete richten, vom Direktorium 

gefasst werden. Die Vertreter der Finanzaufseher des Mitgliedstaats, in dem das 

Unternehmen niedergelassen ist, sollten den Beratungen des Direktoriums beiwohnen 

können. Darüber hinaus sollte das Direktorium gemeinsam mit einem Vertreter der 

Kommission für die Verwaltungs- und Haushaltsbeschlüsse der Behörde verantwortlich 

sein. 
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(62) Im Interesse einer raschen Beschlussfassung sollten alle Beschlüsse des Direktoriums, 

einschließlich der Beschlüsse, bei denen die Kommission stimmberechtigt ist, mit 

einfacher Mehrheit gefasst werden, wobei bei Stimmengleichheit die Stimme des 

Vorsitzenden der Behörde den Ausschlag gibt. Um die Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung der Behörde in Bezug auf Beschlüsse sicherzustellen, bei denen die 

Kommission stimmberechtigt ist und das Direktorium von der Stellungnahme der 

Kommission abweicht, sollte das Direktorium in der Lage sein, eine solche Abweichung 

ausführlich zu begründen. 

(63) Zur Sicherstellung einer unabhängigen Arbeitsweise der Behörde sollten die fünf 

hauptamtlichen Mitglieder des Direktoriums und der Vorsitzende der Behörde unabhängig 

und im Interesse der Union als Ganzes handeln. Sie sollten sich während und nach ihrer 

Amtszeit bei der Annahme bestimmter Tätigkeiten oder Vorteile ehrenhaft und 

zurückhaltend verhalten. Um zu vermeiden, dass der Eindruck entsteht, die Mitglieder des 

Direktoriums der Behörde könnten ihre Position als Mitglieder des Direktoriums nutzen, 

um nach ihrer Amtszeit eine hochrangige Anstellung in der Privatwirtschaft zu erlangen, 

und um Interessenkonflikte im Anschluss an ihre Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu 

vermeiden, sollte für die fünf hauptamtlichen Mitglieder des Direktoriums sowie für den 

Vorsitzenden der Behörde eine Karenzzeit eingeführt werden. 
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(64) Der Vorsitzende der Behörde sollte vom Rat nach Billigung durch das Europäische 

Parlament auf der Grundlage objektiver Kriterien ernannt werden. Sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Verwaltungsrat sollten in der Lage sein, 

Anhörungen der von der Kommission in die engere Wahl gezogenen Kandidaten für das 

Amt des Vorsitzenden der Behörde durchzuführen. Um eine fundierte Wahl des besten 

Kandidaten durch das Europäische Parlament und den Rat und ein hohes Maß an 

Transparenz im Ernennungsverfahren zu gewährleisten, sollte der Verwaltungsrat in 

der Lage sein, eine öffentliche Stellungnahme zu den Ergebnissen seiner Anhörungen 

abzugeben oder seine Stellungnahme dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission zu übermitteln. Der Vorsitzende sollte die Behörde nach außen vertreten und 

über die Ausführung der Aufgaben der Behörde Bericht erstatten. 

(65) Der Exekutivdirektor der Behörde sollte vom Direktorium auf der Grundlage einer von der 

Kommission erstellten Auswahlliste ernannt werden. Um eine optimale Auswahl zu 

ermöglichen, sollte die Auswahlliste mindestens zwei Bewerber umfassen, die von der 

Kommission auf der Grundlage ihrer Verdienste und nachgewiesenen Verwaltungs-, 

Haushalts- und Führungsfähigkeiten auf hohem Niveau ausgewählt werden, die von 

den Bewerbern auf der Auswahlliste im Rahmen eines offenen Auswahlverfahrens 

nachzuweisen sind. Der Exekutivdirektor der Behörde sollte ein leitender 

Verwaltungsbediensteter der Behörde sein, der für die laufende Verwaltung der Behörde 

und für Haushaltsverwaltung, Auftragsvergabe, Einstellungen und Personalausstattung 

zuständig ist. 
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(66) Die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Diversität sind Grundwerte der 

Union, die sie in allen Bereichen ihres Handelns fördert. Zwar wurden in diesen 

Bereichen im Laufe der Zeit Fortschritte erzielt, doch muss noch mehr getan werden, 

um eine ausgewogene Vertretung bei der Entscheidungsfindung zu erreichen, sei es auf 

Unionsebene oder auf nationaler Ebene. Das wichtigste Leitungsgremium der Behörde, 

das Direktorium, sollte als Kollegium organisiert sein und sich aus dem Vorsitzenden 

der Behörde und fünf weiteren unabhängigen Mitgliedern zusammensetzen, während 

die laufende Geschäftsführung einem Exekutivdirektor übertragen werden sollte. Alle 

diese Personen sollten auf der Grundlage eines offenen Auswahlverfahrens ausgewählt 

werden, das sich in erster Linie an individuellen leistungsbezogenen Kriterien orientiert. 

Gleichzeitig ist beabsichtigt, dass die Ernennungen kollektiv dazu führen, dass die 

Behörde von einer Gruppe mit ausreichend Diversität in Bezug auf Fachkenntnisse und 

Hintergrund und einer ausgewogenen Vertretung der Geschlechter kollegial geleitet 

wird. Da die Kommission mit der Erstellung der Auswahllisten von Kandidaten für die 

Ämter des Vorsitzenden der Behörde, eines Mitglieds des Direktoriums und des 

Exekutivdirektors betraut ist, sollte sie sich von der Notwendigkeit leiten lassen, das 

gemeinsame Ergebnis der Ernennungen zu berücksichtigen. Insbesondere sollten die 

Bewerber auf der Auswahlliste die zuständigen Anstellungsbehörden in die Lage 

versetzen, Ernennungen vorzunehmen, die letztlich eine ausreichende Vielfalt und ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis unter der oberen Führungsebene der Behörde 

ermöglichen. 
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(67) Zum wirksamen Schutz der Rechte betroffener Parteien, aus Gründen der 

Verfahrensökonomie und zur Verringerung der Belastung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union sollte die Behörde natürlichen und juristischen Personen die 

Möglichkeit geben, gegen an sie gerichtete oder sie unmittelbar und individuell betreffende 

Beschlüsse, die im Rahmen der der Behörde durch diese Verordnung übertragenen 

Befugnisse zur direkten Beaufsichtigung getroffen wurden, eine Beschwerde einzulegen. 

Die Unabhängigkeit und Objektivität der Stellungnahmen des administrativen 

Beschwerdeausschusses sollte unter anderem durch seine Zusammensetzung aus fünf 

unabhängigen und entsprechend qualifizierten Personen sichergestellt werden.  
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(68) Der Behörde müssen die nötigen personellen und finanziellen Ressourcen zur 

Verfügung stehen, damit sie die ihr nach dieser Verordnung zugewiesenen Ziele, 

Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen kann. Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen 

Funktionierens der Behörde sollten die Mittel je nach Aufgaben und Funktionen durch 

eine Kombination aus Gebühren, die bei bestimmten Verpflichteten erhoben werden, und 

einem Beitrag aus dem Unionshaushalt bereitgestellt werden. Um sicherzustellen, dass die 

Behörde ihre Aufgaben als direkte oder indirekte Aufsichtsbehörde für Verpflichtete 

wahrnehmen kann, sollte ein angemessener Mechanismus für die Festlegung und 

Erhebung von Gebühren eingeführt werden. Was die bei ausgewählten Verpflichteten 

und bestimmten nicht ausgewählten Verpflichteten erhobenen Gebühren anbelangt, so 

sollten die Methode für ihre Berechnung und das Verfahren zur Erhebung der 

Gebühren in einer delegierten Verordnung der Kommission festgelegt werden. Die bei 

bestimmten Verpflichteten erhobenen Gebühren sollten nach dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit berechnet werden, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, ob 

die Verpflichteten unter die direkte Beaufsichtigung fallen und welches Risikoprofil und 

welchen Umsatz sie aufweisen. Die Methode sollte so kalibriert werden, dass ein 

niedrigeres Risikoprofil im Verhältnis zur Größe des Unternehmens zu einem 

geringeren Gebührenbeitrag führt. Über den Beitrag aus dem Unionshaushalt hat die 

Haushaltsbehörde der Union im Rahmen des Haushaltsverfahrens zu entscheiden. Zu 

diesem Zweck sollte die Behörde der Kommission einen Haushaltsvoranschlag vorlegen. 

Außerdem sollte sie nach Anhörung der Kommission eine Finanzregelung 

verabschieden. 

▌  
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(69) Die Vorschriften für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Behörde 

sowie für die Vorlage der Jahresrechnung der Behörde sollten hinsichtlich der 

Zusammenarbeit mit der EUStA und der Wirksamkeit der OLAF-Untersuchungen den 

Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission12 

entsprechen. 

(70) Zur Verhinderung und wirksamen Bekämpfung von internem Betrug, von Korruption oder 

von sonstigen rechtswidrigen Handlungen innerhalb der Behörde sollte in Bezug auf die 

Zusammenarbeit mit der EUStA und die Wirksamkeit der OLAF-Untersuchungen die 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 Anwendung finden. Die Behörde sollte der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen 

Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für 

Betrugsbekämpfung (OLAF)13 beitreten, wobei Letzteres im Rahmen seiner Zuständigkeit 

Vor-Ort-Kontrollen durchführen können sollte. 

                                                 
12 Delegierte Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 über die 

Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und dem Euratom-Vertrag geschaffene 
Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1). 

13  ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15. 
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(71) Wie in der Mitteilung der Kommission vom 7. Februar 2013 mit dem Titel „Die 

Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union: Ein offener, sicherer und geschützter 

Cyberspace“ dargelegt ist es angesichts einer zunehmend feindseliger werdenden 

Bedrohungslage unerlässlich, in allen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen sicherzustellen. 

Der Exekutivdirektor sollte daher für ein angemessenes IT-Risikomanagement, eine starke 

interne IT-Governance und eine ausreichende Mittelausstattung der IT-Sicherheit sorgen. 

In der Regel sollten mindestens 10 % der IT-Ausgaben der Behörde transparent der 

direkten IT-Sicherheit zugewiesen werden. Der Beitrag zum Cybersicherheitsdienst der 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union (CERT-EU) könnte auf diese 

Mindestausgabenanforderung angerechnet werden. Die Behörde sollte eng mit dem 

CERT-EU zusammenarbeiten und schwere Vorfälle innerhalb von 24 Stunden dem 

CERT-EU und der Kommission melden. 

(72) Die Behörde sollte bezüglich der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Durchführung 

dieser Verordnung sowohl dem Europäischen Parlament als auch dem Rat gegenüber 

rechenschaftspflichtig sein. Die Behörde sollte dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

der Kommission jährlich einen entsprechenden Bericht vorlegen. 
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(73) Das Personal der Behörde sollte sich aus Zeitbediensteten, Vertragsbediensteten und 

abgeordneten nationalen Sachverständigen zusammensetzen, einschließlich der nationalen 

Delegierten, die der Behörde von den zentralen Meldestellen zur Verfügung gestellt 

werden, aber weiterhin der sie entsendenden zentralen Meldestelle unterstellt bleiben. 

Die Behörde sollte im Einvernehmen mit der Kommission die relevanten 

Durchführungsmaßnahmen im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 110 des 

Statuts der Beamten der Europäischen Union gemäß der Verordnung (EWG, Euratom, 

EGKS) Nr. 259/68 des Rates14 (im Folgenden „Statut der Beamten“) erlassen. 

(74) Damit mit vertraulichen Informationen entsprechend umgegangen wird, sollten alle 

Mitglieder der Leitungsorgane der Behörde, das gesamte Personal der Behörde, 

einschließlich der abgeordneten Bediensteten und des Personals, das der Behörde zur 

Verfügung gestellt wird, sowie alle Personen, die auf Vertragsbasis Aufgaben für die 

Behörde wahrnehmen, dem Berufsgeheimnis unterliegen, einschließlich etwaiger 

Vertraulichkeitsbeschränkungen und -pflichten, die sich aus den einschlägigen 

Bestimmungen des Unionsrechts ergeben und mit den spezifischen Aufgaben der Behörde 

in Zusammenhang stehen. Vertraulichkeits- und berufliche Geheimhaltungspflichten 

sollten die Behörde jedoch nicht daran hindern, mit anderen einschlägigen Behörden oder 

Einrichtungen auf Unionsebene oder nationaler Ebene zusammenzuarbeiten, Informationen 

auszutauschen oder an sie weiterzugeben, wenn dies für die Wahrnehmung der jeweiligen 

Aufgaben erforderlich ist und wenn solche Verpflichtungen zur Zusammenarbeit und 

Information im Unionsrecht vorgesehen sind. 

                                                 
14  ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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(75) Unbeschadet der Vertraulichkeitsverpflichtungen, die nach den maßgeblichen 

Bestimmungen des Unionsrechts für die Bediensteten und Vertreter der Behörde gelten, 

sollte die Behörde der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und 

des Rates ▌15 unterliegen. Im Einklang mit den im Zusammenhang mit den Aufgaben der 

Behörde in den Bereichen Aufsicht, Unterstützung zentraler Meldestellen und 

Koordination geltenden Beschränkungen in Bezug auf die Vertraulichkeit und berufliche 

Geheimhaltung sollte der in der genannten Verordnung vorgesehene öffentliche Zugang zu 

Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission nicht auf 

vertrauliche Informationen erstreckt werden, die von den Bediensteten der Behörde 

bearbeitet werden. Insbesondere sollten alle operativen Daten oder mit diesen operativen 

Daten zusammenhängenden Informationen der Behörde und der zentralen Meldestellen, 

die aufgrund der Wahrnehmung der Aufgaben und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Unterstützung und Koordinierung der zentralen Meldestellen von den Bediensteten der 

Behörde bearbeitet werden, als vertraulich gelten. In Bezug auf Aufsichtsaufgaben sollte 

der Zugang zu Informationen oder Daten der Behörde, der Finanzaufseher oder der 

Verpflichteten, die infolge der Wahrnehmung der Aufgaben und Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der direkten Beaufsichtigung erlangt wurden, grundsätzlich ebenfalls 

vertraulich behandelt werden und nicht offengelegt werden. Vorbehaltlich des berechtigten 

Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse sollten jedoch 

vertrauliche Informationen, die sich auf ein Aufsichtsverfahren beziehen, gegenüber den an 

dem betreffenden Aufsichtsverfahren beteiligten Verpflichteten vollständig oder teilweise 

offengelegt werden können. 

                                                 
15 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 

2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). 
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(76) Unbeschadet etwaiger besonderer Sprachenregelungen, die möglicherweise im Rahmen 

des Aufsichtssystems für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

erlassen oder mit ausgewählten Verpflichteten vereinbart werden, sollte die Verordnung 

Nr. 1 des Rates16 auf die Behörde Anwendung finden, und alle Übersetzungsdienste, die 

für die Arbeit der Behörde erforderlich sein könnten, sollten – mit Ausnahme von 

Dolmetscherdiensten – vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen 

Union erbracht werden. 

                                                 
16 Verordnung Nr. 1 des Rates zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385). 
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(77) Unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten und ihrer Behörden sollte die Verarbeitung 

personenbezogener Daten auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung zum Zwecke 

der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als notwendig für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe angesehen werden, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der Behörde gemäß Artikel 5 der Verordnung 

(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates17 und Artikel 6 der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates18 übertragen 

wurde. Gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 muss die Kommission den 

Europäischen Datenschutzbeauftragten konsultieren, wenn sie delegierte Rechtsakte 

oder Durchführungsrechtsakte ausarbeitet, die sich auf den Schutz der Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

auswirken. Dies könnte bei den von der Behörde zu entwickelnden technischen 

Regulierungs- und Durchführungsstandards der Fall sein. Um ein reibungsloses 

Verfahren für die Ausarbeitung und Annahme dieser Rechtsakte zu gewährleisten, sollte 

die Behörde, wenn sie der Auffassung ist, dass die Konsultation des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten bereits im Stadium der Ausarbeitung dieser Rechtsakte einen 

Mehrwert bietet, die Kommission davon in Kenntnis setzen und ihre Genehmigung zur 

Durchführung der Konsultation einholen.  

                                                 
17 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 
Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 

18 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(78) Die Meldung von Unregelmäßigkeiten durch Mitarbeiter von Verpflichteten oder 

Gruppen kann der Behörde kritische Informationen darüber liefern, inwieweit 

Kreditinstitute und Finanzinstitute in der gesamten Union die Anforderungen an die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfüllen. Ebenso können 

Meldungen durch Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden, Selbstverwaltungseinrichtungen, 

die Aufsichtsaufgaben wahrnehmen, und zentrale Meldestellen die Behörde bei ihrer 

Aufgabe unterstützen, eine hochwertige Aufsicht zu gewährleisten und die Entwicklung 

wirksamer Ermittlungen im Finanzbereich im gesamten Binnenmarkt zu unterstützen. 

Diese Mitarbeiter müssen jedoch über ausreichende Zusicherungen verfügen, dass ihre 

Berichte mit einem hohen Maß an Vertraulichkeit behandelt werden und dass ihre 

personenbezogenen Daten unter keinen Umständen offengelegt werden. Zu diesem 

Zweck sollte die Behörde über Maßnahmen verfügen, um die Vertraulichkeit der 

Berichte über Unregelmäßigkeiten zu wahren. Bei der Festlegung ihrer internen 

Vorschriften für die Bearbeitung von Meldungen über mögliche Verstöße gegen die 

Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollte die 

Behörde sicherstellen, dass Meldungen von Mitarbeitern ausgewählter Verpflichteter 

vorrangig behandelt werden, und sie kann Verfahren für den Umgang mit wiederholten 

Meldungen, einem hohen Zustrom von Meldungen und Fällen, in denen Meldungen 

eingereicht werden und Verstöße betreffen, die nicht in den Aufgabenbereich der 

Behörde fallen, festlegen. Darüber hinaus sollten Personen, die der Behörde Verstöße 

im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

melden, nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments 

und des Rates19 geschützt werden, sofern die darin festgelegten Voraussetzungen erfüllt 

sind. 

                                                 
19 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 
vom 26.11.2019, S. 17). 
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(79) Die Behörde sollte Kooperationsbeziehungen zu den einschlägigen Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, einschließlich Europol, Eurojust, der 

EUStA und den ESA, aufbauen. Um die sektorübergreifende Aufsicht und die 

Zusammenarbeit zwischen den Finanzaufsichtsbehörden und den für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörden zu verbessern, 

sollte die Behörde außerdem Kooperationsbeziehungen zu den Behörden aufbauen, die für 

die Beaufsichtigung von Verpflichteten im Finanzsektor zuständig sind, einschließlich der 

EZB in Bezug auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit den dieser durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates20 übertragenen Aufgaben, sowie mit den 

Abwicklungsbehörden im Sinne von Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates21, den benannten Behörden im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 18 der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates22 und 

den zuständigen Behörden im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung 

(EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates23 herstellen. Zu diesem 

Zweck sollte die Behörde Vereinbarungen oder Absichtserklärungen mit diesen 

Einrichtungen schließen können, auch in Bezug auf jeden Informationsaustausch, der für 

die Erfüllung der jeweiligen Aufgaben der Behörde und dieser Stellen erforderlich ist. Die 

Behörde sollte sich nach besten Kräften darum bemühen, innerhalb der durch rechtliche 

Beschränkungen, einschließlich der Datenschutzvorschriften, vorgegebenen Grenzen auf 

Anfrage Informationen mit diesen Einrichtungen auszutauschen. Darüber hinaus sollte die 

Behörde einen wirksamen Informationsaustausch zwischen allen Finanzaufsehern des 

Aufsichtssystems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und den 

                                                 
20 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 

besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die 
Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 

21 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 
und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 190). 

22 Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

23  Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 
2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 
2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 
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genannten Behörden ermöglichen; dabei sollten die Zusammenarbeit und der 

Informationsaustausch auf strukturierte und effiziente Weise erfolgen. 
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(80) Partnerschaften für den Informationsaustausch haben in einigen Mitgliedstaaten für die 

Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen zuständigen Behörden und 

Verpflichteten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Angesichts des Mandats der 

Behörde zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung sollte es der Behörde 

möglich sein, eine Partnerschaft für den Informationsaustausch zu gründen, um dieses 

Ziel zu erreichen. Informationen, die im Rahmen einer Partnerschaft für den 

Informationsaustausch ausgetauscht werden, sollten mit dem Aufgabenbereich der 

Behörde in Einklang stehen. In Fällen, in denen die Behörde als direkte Aufsichtsbehörde 

ausgewählter Verpflichteter oder zur Unterstützung von zentralen Meldestellen handelt, 

die in einem Mitgliedstaat einer Partnerschaft für den Informationsaustausch 

angehören, könnte es für die Behörde von Vorteil sein, sich daran unter Bedingungen zu 

beteiligen, die von der bzw. den zuständigen nationalen Behörden, die eine solche 

Partnerschaft für den Informationsaustausch eingerichtet haben, festgelegt wurden; 

ferner ist deren ausdrückliche Zustimmung erforderlich.  
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(81) Da für eine erfolgreiche Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung die 

Zusammenarbeit zwischen Aufsichts-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden von 

entscheidender Bedeutung ist und bestimmte Behörden und Einrichtungen der Union in 

diesem Bereich spezifische Aufgaben oder Aufträge haben, sollte die Behörde 

sicherstellen, dass sie in der Lage ist, mit diesen Behörden und Einrichtungen, 

insbesondere mit dem OLAF, Europol, Eurojust und der EUStA, zusammenzuarbeiten. 

Müssen besondere Arbeitsvereinbarungen getroffen oder Absichtserklärungen zwischen 

der Behörde und diesen Behörden und Einrichtungen geschlossen werden, sollte die 

Behörde die Möglichkeit dazu haben. Die Vereinbarung sollte strategischer und 

technischer Art sein; sie sollte nicht den Austausch vertraulicher oder operativer 

Informationen beinhalten, die sich im Besitz der Behörde befinden, und sie sollte die von 

den anderen Organen, Einrichtungen, Ämtern oder Agenturen der Union bereits 

ausgeführten Aufgaben im Zusammenhang mit der Verhinderung und Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen. 
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(82) Da sowohl Vortaten als auch die Straftat der Geldwäsche selbst häufig weltweiter Art sind 

und die Verpflichteten der Union auch mit und in Drittländern agieren, ist eine wirksame 

Zusammenarbeit mit allen zuständigen Behörden in Drittländern auf dem Gebiet der 

Beaufsichtigung und der Funktionsweise der zentralen Meldestellen von entscheidender 

Bedeutung für die Stärkung des Rahmens der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. Angesichts der einzigartigen Kombination aus direkten und 

indirekten Aufsichtsaufgaben und Befugnissen im Zusammenhang mit der 

Zusammenarbeit mit den zentralen Meldestellen sollte die Behörde in der Lage sein, eine 

aktive Rolle bei solchen externen Kooperationsvereinbarungen zu übernehmen. 

Insbesondere sollte die Behörde befugt sein, mit Behörden in Drittländern, die über 

Regulierungs- und Aufsichtskompetenzen sowie Zuständigkeiten im Zusammenhang mit 

zentralen Meldestellen verfügen, Kontakte aufzubauen und mit ihnen 

Verwaltungsvereinbarungen zu schließen. Die Rolle der Behörde könnte sich insbesondere 

in Fällen als nützlich erweisen, in denen die Interaktion mehrerer Behörden und zentraler 

Meldestellen der Union mit Drittlandsbehörden Angelegenheiten betrifft, die in den 

Aufgabenbereich der Behörde fallen. In solchen Fällen sollte die Behörde eine führende 

Rolle bei der Erleichterung dieser Interaktion spielen. 
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(83) Aufgrund ihrer Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung ist die Behörde gut aufgestellt, um die Maßnahmen der 

Kommission in internationalen Foren, einschließlich der FATF, zu unterstützen und 

eine einheitliche, gemeinsame, kohärente und wirksame Vertretung der Interessen der 

Union in solchen Foren zu fördern. Daher sollte die Behörde die Kommission bei ihren 

Tätigkeiten als Mitglied der FATF unterstützen und zur Vertretung der Union und zur 

Wahrung ihrer Interessen in internationalen Foren beitragen. Angesichts der 

Bedeutung der gegenseitigen Evaluierungen, die von der FATF und dem 

Sachverständigenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung des Europarats, MONEYVAL, 

durchgeführt werden, und im Falle, dass sich diese Evaluierungen auf Mitgliedstaaten 

beziehen, sollten sich die Bediensteten der Behörde erforderlichenfalls für die 

Bewertungsteams, die für die Durchführung der Evaluierungen zuständig sind, zur 

Verfügung stellen und mit ihnen zusammenarbeiten. 
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(84) Da die Behörde über ein breites Spektrum an Befugnissen und Aufgaben im 

Zusammenhang mit der direkten und indirekten Beaufsichtigung aller Verpflichteten 

verfügen soll, ist es notwendig, dass diese Befugnisse innerhalb einer Unionseinrichtung 

konsolidiert bleiben und nicht zu Kompetenzkonflikten mit anderen Unionseinrichtungen 

führen. Daher sollte die EBA ihre Aufgaben und Befugnisse im Zusammenhang mit der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht behalten, sobald diese 

Verordnung uneingeschränkt anwendbar wird, und die entsprechenden Artikel der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sollten gestrichen werden. Die der EBA für die Erfüllung 

dieser Aufgaben zugewiesenen Ressourcen und Befugnisse sollten auf die Behörde 

übertragen werden. Da alle drei ESA mit der Behörde zusammenarbeiten sollten und an 

den Sitzungen des Verwaltungsrats in seiner Aufsichtszusammensetzung als Beobachter 

teilnehmen können sollten, sollte der Behörde in Bezug auf die Sitzungen des Rates der 

Aufseher der ESA dieselbe Möglichkeit eingeräumt werden. In Fällen, in denen die 

jeweiligen Räte der Aufseher Fragen erörtern oder beschließen, die für die Wahrnehmung 

der Aufgaben und Befugnisse der Behörde von Belang sind, sollte die Behörde als 

Beobachter an den Sitzungen teilnehmen können. Die Artikel über die Zusammensetzung 

des Rates der Aufseher in den Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 

und (EU) Nr. 1095/2010 sollten daher entsprechend geändert werden. 

(85) Um Wirksamkeit dieser Verordnung zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union Rechtsakte hinsichtlich der Verfahrensvorschriften für die Ausübung 

der Befugnis zur Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern, hinsichtlich 

detaillierter Bestimmungen zur Verjährung bezüglich der Verhängung und Vollstreckung 

von Strafen sowie hinsichtlich der Festlegung einer Methode zur Berechnung der Höhe der 

Gebühr, die bei jedem ausgewählten und nicht ausgewählten Verpflichteten, der Gebühren 

zu entrichten hat, erhoben wird, sowie das Verfahren für die Einziehung dieser Gebühren 

zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung24 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und 

                                                 
24  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind.
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(86) Die Behörde sollte die meisten ihrer in dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben und 

Befugnisse bis 1. Juli 2025 übernehmen. Die direkte Beaufsichtigung ausgewählter 

Verpflichteter sollte 2028 aufgenommen werden. Dies sollte der Behörde ausreichend 

Zeit geben, ihren Hauptsitz in dem in dieser Verordnung festgelegten Mitgliedstaat zu 

errichten. 

(87) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 

5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(88) Die EZB hat am 16. Februar 2022 eine Stellungnahme abgegeben25. 

(89) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und hat am 22. September 2021 eine Stellungnahme 

abgegeben26 — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
25  ABl. C 210 vom 25.5.2022, S. 5. 
26  ABl. C 524 vom 29.12.2021, S. 10. 
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KAPITEL I 

ERRICHTUNG, RECHTSSTELLUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Errichtung und Tätigkeitsbereich 

(1) Die Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (im 

Folgenden „Behörde“) wird hiermit errichtet. 

(2) Die Behörde handelt im Rahmen der durch diese Verordnung übertragenen Befugnisse, 

insbesondere der Befugnisse nach Artikel 6, und im Rahmen des Geltungsbereichs der 

Verordnung (EU) 2023/1113, der Richtlinie (EU)  .../...+ und der Verordnung (EU)  

.../...+++, sowie aller Richtlinien, Verordnungen und Beschlüsse auf der Grundlage dieser 

Rechtsakte, aller weiteren verbindlichen Rechtsakte der Union, mit denen der Behörde 

Aufgaben übertragen werden, und der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU)  .../...+ und anderer Richtlinien, mit denen Aufsichtsbehörden Aufgaben 

übertragen werden. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(3) Das Ziel der Behörde ist es, das öffentliche Interesse, die Stabilität und Integrität des 

Finanzsystems der Union und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu 

schützen, indem sie 

a) die Nutzung des Finanzsystems der Union zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung verhindert; 

b) zur Ermittlung und Bewertung der Risiken und Bedrohungen im gesamten 

Binnenmarkt sowie von außerhalb der Union ausgehenden Risiken und 

Bedrohungen, die Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben oder haben können, 

beiträgt;  

c) eine hochwertige Aufsicht auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im gesamten Binnenmarkt sicherstellt; 

d) zur aufsichtlichen Konvergenz auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung im gesamten Binnenmarkt beiträgt; 
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e) zur Harmonisierung der Verfahren zur Aufdeckung ▌verdächtiger Transaktionen 

oder Tätigkeiten durch zentrale Meldestellen beiträgt; 

f) den Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen sowie zwischen den 

zentralen Meldestellen und anderen zuständigen Behörden unterstützt und 

koordiniert. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung berühren nicht die Befugnisse der Kommission, die 

ihr insbesondere aus Artikel 258 AEUV erwachsen, um die Einhaltung des Unionsrechts 

sicherzustellen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen in 

Artikel 2 der Verordnung (EU) .../...+ und Artikel 2 der Richtlinie (EU)  .../...++ die 

folgenden Begriffsbestimmungen: 

1. „ausgewählter Verpflichteter“: ein Kreditinstitut, ein Finanzinstitut oder eine Gruppe 

von Kreditinstituten oder Finanzinstituten auf höchster Konsolidierungsebene in der 

Union nach Maßgabe der geltenden Rechnungslegungsstandards, das oder die 

gemäß Artikel 13 der direkten Beaufsichtigung durch die Behörde unterliegt; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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2. „nicht ausgewählter Verpflichteter“: ein Kreditinstitut, ein Finanzinstitut oder eine 

Gruppe von Kreditinstituten oder Finanzinstituten auf höchster 

Konsolidierungsebene in der Union nach Maßgabe der geltenden 

Rechnungslegungsstandards, bei dem oder der es sich nicht um einen ausgewählten 

Verpflichteten handelt; 

3. „Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung“: die Behörde und die Aufsichtsbehörden in den 

Mitgliedstaaten; 

▌ 

4. „nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige 

Behörde“: 

a) eine zuständige Behörde im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 40 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates27; 

b) die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Wahrnehmung der ihr durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben; 

c) eine gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU benannte 

Abwicklungsbehörde; 

                                                 
27 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=


 

 81 

 

d) eine benannte Behörde im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 18 der 

Richtlinie 2014/49/EU; 

e) eine zuständige Behörde im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der 

Verordnung (EU) 2023/1114. 

Artikel 3 

Rechtsstellung 

(1) Die Behörde ist eine Einrichtung der Union mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

(2) Die Behörde genießt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach der nationalen Rechtsordnung zuerkannt 

wird. Sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und 

veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 

(3) Die Behörde wird durch ihren Vorsitzenden vertreten. 

Artikel 4 

Sitz 

Die Behörde hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. 
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KAPITEL II 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE DER BEHÖRDE 

ABSCHNITT 1 

AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

Artikel 5 

Aufgaben 

(1) Die Behörde nimmt in Bezug auf Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, denen der Binnenmarkt ausgesetzt ist, folgende Aufgaben wahr: 

a) Beobachtung der Entwicklungen im gesamten Binnenmarkt und Bewertung von 

Bedrohungen, Anfälligkeiten und Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung; 

b) Beobachtung der Entwicklungen in Drittländern und Bewertung der Bedrohungen, 

Anfälligkeiten und Risiken im Zusammenhang mit deren Systemen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die mit tatsächlichen oder 

potenziellen Auswirkungen auf den Binnenmarkt verbunden sind; 

c) Sammlung und Analyse von Informationen aus ihren eigenen Aufsichtstätigkeiten 

und den Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden über Schwachstellen, die bei der 

Anwendung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung durch Verpflichtete festgestellt wurden, sowie 

Informationen über das Gefährdungspotenzial Verpflichteter, die verhängten 

Sanktionen und die getroffenen Abhilfemaßnahmen; 
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d) Einrichtung einer zentralen Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung mit Informationen, die bei Aufsichtsbehörden eingeholt 

werden oder aus den Tätigkeiten der Behörde stammen, und deren laufende 

Aktualisierung; 

e) Analyse der in der zentralen Datenbank erfassten Informationen und Weitergabe 

dieser Analysen an die Aufseher, Aufsichtsbehörden und die nicht für die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen 

Behörden nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ und auf vertraulicher 

Basis; 

f) Unterstützung der Analyse der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und mit der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter 

finanzieller Sanktionen mit Auswirkungen auf den Binnenmarkt gemäß Artikel 7 

der Richtlinie (EU)  .../...+; 

g) Unterstützung, Erleichterung und Stärkung der Zusammenarbeit und des 

Informationsaustausches zwischen Verpflichteten und Aufsehern, 

Aufsichtsbehörden und nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden, um ein gemeinsames Verständnis 

der Risiken und Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für 

den Binnenmarkt zu entwickeln, einschließlich durch die Beteiligung an 

Partnerschaften zu Zwecken des Informationsaustauschs im Bereich der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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h) Herausgabe von Veröffentlichungen und Bereitstellung von Schulungen sowie 

anderer Dienstleistungen auf Anfrage, um das Bewusstsein für Risiken im 

Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schärfen und 

diese Risiken zu mindern; 

i) Unterrichtung der Kommission über sämtliche Fälle, in denen die Behörde bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben feststellt, dass ein Mitgliedstaat die Richtlinie 

(EU)  .../...+ nicht ordnungsgemäß oder unvollständig umgesetzt hat; 

j) Wahrnehmung jeglicher sonstigen Aufgaben, die in dieser Verordnung oder in 

anderen in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten festgelegt sind. 

(2) Die Behörde nimmt in Bezug auf ausgewählte Verpflichtete die folgenden Aufgaben wahr: 

a) Sicherstellung der ▌Einhaltung der ▌für die ausgewählten Verpflichteten gemäß der 

Verordnung (EU)  .../...++ und der Verordnung (EU) 2023/1113 geltenden 

Anforderungen, einschließlich der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 

Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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b) Durchführung aufsichtlicher Überprüfungen und Bewertungen auf Ebene einzelner 

Unternehmen sowie auf Gruppenebene, um festzustellen, ob die von den 

ausgewählten Verpflichteten eingeführten internen Strategien, Verfahren und 

Kotrollen zur Einhaltung der für sie geltenden Anforderungen ausreichen, und 

Auferlegung von spezifischen Anforderungen, Anwendung verwaltungsrechtlicher 

Maßnahmen und ▌Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern gemäß den 

Artikeln 21, 22 und 23 auf der Grundlage dieser aufsichtlichen Überprüfungen und 

Bewertungen; 

c) Beteiligung an gruppenweiten Beaufsichtigungen, insbesondere in 

Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 

unter anderem, wenn ein ausgewählter Verpflichteter Teil einer Gruppe ist, die über 

einen Hauptsitz, über Tochterunternehmen oder über Zweigniederlassungen 

außerhalb der Union verfügt; 

d) Entwicklung und laufende Aktualisierung eines Systems zur Bewertung der Risiken 

und Anfälligkeiten der ausgewählten Verpflichteten als Informationsquelle für die 

Aufsichtstätigkeiten der Behörde und der Aufsichtsbehörden, unter anderem durch 

die Erhebung von Daten bei diesen Unternehmen durch strukturierte Fragebögen 

und andere Online- und Offline-Instrumente. 

(3) Die Behörde nimmt in Bezug auf die Finanzaufseher die folgenden Aufgaben wahr: 

a) Führung eines aktuellen Verzeichnisses der Finanzaufseher in der Union; 
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b) Durchführung regelmäßiger Bewertungen, um sicherzustellen, dass alle 

Finanzaufseher über angemessene Ressourcen, Befugnisse und Strategien verfügen, 

die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind, sowie Bereitstellung der 

Ergebnisse dieser Bewertungen; 

c) Ergreifung geeigneter Maßnahmen im Hinblick auf die Einhaltung der 

Vorschriften durch nicht ausgewählte Verpflichtete oder auf deren 

Gefährdungspotenzial unter außergewöhnlichen Umständen, die ein Eingreifen 

der Behörde erforderlich machen, sowie auf die Aufforderung eines 

Finanzaufsehers zur Übernahme der direkten Beaufsichtigung durch die Behörde 

oder auf eigene Initiative der Behörde; 

▌ 

d) Erleichterung der Funktionsweise der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; 

e) Leistung eines Beitrags zur Konvergenz der Aufsichtspraktiken und zur Förderung 

hoher Aufsichtsstandards auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung in Zusammenarbeit mit den Finanzaufsehern, auch in 

Bezug auf die Überprüfung der Einhaltung der auf dem Gebiet der Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geltenden Anforderungen in Bezug 

auf gezielte finanzielle Sanktionen; 

f) Koordinierung des Personal- und Informationsaustausches zwischen den 

Finanzaufsehern in der Union auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung; 
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g) auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Unterstützung von Finanzaufsehern auf deren besondere Ersuchen, einschließlich der 

Ersuchen um Vermittlung zwischen Finanzaufsehern; 

h) verbindliche Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Finanzaufsehern über die in Bezug auf einen Verpflichteten zu ergreifenden 

Maßnahmen, auch im Zusammenhang mit Aufsichtskollegien zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, auf ein besonderes Ersuchen 

gemäß Buchstabe g. 

(4) Die Behörde nimmt in Bezug auf Aufseher des Nichtfinanzsektors folgende Aufgaben 

wahr: 

a) Führung eines aktuellen Verzeichnisses der Aufseher des Nichtfinanzsektors in der 

Union; 

b) Koordinierung vergleichender Analysen der Aufsichtsstandards und -praktiken auf 

dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; 
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c) auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Untersuchung potenzieller Verstöße oder Fälle der Nichtanwendung des 

Unionsrechts durch Aufseher des Nichtfinanzsektors und Behörden, die 

Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigen, Abgabe von Empfehlungen zur 

Behebung festgestellter Verstöße sowie – in Fällen, in denen Aufseher oder 

Behörden diesen Empfehlungen nicht nachkommen, – Abgabe von Warnungen 

unter Abgabe der zur Abmilderung der Auswirkungen des Verstoßes zu 

ergreifenden Maßnahmen; 

d) Durchführung regelmäßiger Überprüfungen, um sicherzustellen, dass alle Aufseher 

des Nichtfinanzsektors über angemessene Ressourcen und Befugnisse verfügen, die 

für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind; 

e) Leistung eines Beitrags zur Konvergenz der Aufsichtspraktiken und zur Förderung 

hoher Aufsichtsstandards auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung; 

f) Erleichterung der Funktionsweise der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nichtfinanzsektor; 
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g) Unterstützung von Aufsehern des Nichtfinanzsektors auf deren besondere Ersuchen, 

beispielsweise Ersuchen um Vermittlung zwischen Aufsehern des 

Nichtfinanzsektors bei einer Meinungsverschiedenheit über die in Bezug auf einen 

Verpflichteten zu treffenden Maßnahmen, auch im Zusammenhang mit 

Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung.  

Wird die Beaufsichtigung bestimmter Sektoren auf nationaler Ebene an 

Selbstverwaltungseinrichtungen delegiert, so nimmt die Behörde die in Unterabsatz 1 

genannten Aufgaben in Bezug auf diejenigen Aufsichtsbehörden wahr, die die Tätigkeiten 

dieser Einrichtungen beaufsichtigen. 

(5) Die Behörde nimmt in Bezug auf die zentralen Meldestellen und ihre Tätigkeiten in den 

Mitgliedstaaten die folgenden Aufgaben wahr: 

a) Führung eines aktuellen Verzeichnisses der zentralen Meldestellen in der Union; 

b) Überwachung von Änderungen in Bezug auf den Rechtsrahmen für zentrale 

Meldestellen und auf ihre Organisation mit besonderem Augenmerk auf den 

Ressourcen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben; 

c) Unterstützung ▌der Arbeit der zentralen Meldestellen und Leistung eines Beitrags zu 

einer besseren Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den zentralen 

Meldestellen;  
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d) Mitwirkung an der Ermittlung und Auswahl relevanter Fälle für die Durchführung 

gemeinsamer Analysen durch die zentralen Meldestellen; 

e) Entwicklung geeigneter Methoden und Verfahren für die Durchführung 

gemeinsamer Analysen grenzüberschreitender Fälle durch zentrale Meldestellen; 

f) Aufbau, Koordinierung, Organisation und Erleichterung der Durchführung 

gemeinsamer Analysen durch zentrale Meldestellen; 

g) Unterstützung zentraler Meldestellen auf deren besondere Ersuchen, 

beispielsweise Ersuchen um Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 

zentralen Meldestellen; 

h) Durchführung vergleichender Analysen in Bezug auf die Tätigkeiten zentraler 

Meldestellen zur Stärkung ihrer Kohärenz und Wirksamkeit und zur Ermittlung 

bewährter Verfahren; 

i) Entwicklung und Bereitstellung von Instrumenten und Dienstleistungen für 

zentrale Meldestellen zur Verbesserung ihrer Analysekapazitäten sowie von IT- 

und KI-Diensten sowie Instrumenten für einen sicheren Informationsaustausch, unter 

anderem durch das Hosting von FIU.net;  
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j) Entwicklung, Austausch und Förderung von Expertenwissen über Methoden zur 

Aufdeckung, Analyse und Verbreitung verdächtiger Transaktionen; 

k) auf Ersuchen zentraler Meldestellen Bereitstellung fachlicher Schulungen und 

Hilfestellungen für diese Stellen, auch durch die Leistung finanzieller Unterstützung, 

im Rahmen der Ziele der Behörde und gemäß den ihr zur Verfügung stehenden 

personellen und finanziellen Ressourcen; 

l) auf Ersuchen zentraler Meldestellen Unterstützung der Interaktion zwischen diesen 

Stellen und Verpflichteten durch Vermittlung von Expertenwissen für Verpflichtete, 

was auch die Schärfung ihres Bewusstseins und die Verbesserung ihrer Verfahren in 

Bezug auf die Aufdeckung verdächtiger Tätigkeiten und Transaktionen sowie deren 

Meldung an die zentralen Meldestellen einschließt; 

m) Erstellung und Koordinierung von Bewertungen und strategischen Analysen der von 

den zentralen Meldestellen ermittelten Bedrohungen, Risiken und Methoden im 

Zusammenhang mit Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. 

(6) Zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben wendet die 

Behörde einschlägiges Unionsrechtsrecht bzw., wenn es sich bei diesem Unionsrecht um 

Richtlinien handelt, die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinien 

an. Wenn es sich bei dem anwendbaren Unionsrecht um Verordnungen handelt und den 

Mitgliedstaaten durch diese Verordnungen derzeit ausdrücklich Wahlrechte eingeräumt 

werden, wendet die Behörde auch die nationalen Rechtsvorschriften an, mit denen diese 

Wahlrechte ausgeübt werden. 
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Artikel 6 

Befugnisse der Behörde 

(1) In Bezug auf die ausgewählten Verpflichteten verfügt die Behörde über die Aufsichts- und 

Untersuchungsbefugnisse im Sinne der Artikel 17 bis 21und ist befugt, ▌Geldbußen und 

Zwangsgelder im Sinne der Artikel 22 und 23zu verhängen. 

Ebenso hat die Behörde sämtliche Befugnisse und Pflichten, die Finanzaufseher auf 

dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach dem 

anwendbaren Unionsrecht haben, sofern diese Verordnung nichts anderes vorsieht.  

Soweit dies zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben 

erforderlich ist, kann die Behörde Finanzaufseher durch Anweisung auffordern, gemäß 

und im Einklang mit den in ihrem jeweiligen nationalen Recht festgelegten 

Bedingungen in den Fällen von ihren Befugnissen auf dem Gebiet der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Gebrauch zu machen, in denen der Behörde 

die entsprechenden Befugnisse nicht durch diese Verordnung übertragen wurden. 

Zur Ausübung der in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Befugnisse kann die Behörde 

verbindliche Beschlüsse erlassen, die sich an einzelne ausgewählte Verpflichtete richten. 

Die Behörde ist befugt, bei Nichteinhaltung der in Ausübung der Befugnisse nach 

Artikel 21 gefassten Beschlüsse gemäß Artikel 22 verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

anzuwenden und Geldbußen zu verhängen.  
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(2) In Bezug auf Aufseher und Aufsichtsbehörden ist die Behörde befugt: 

a) die Vorlage von Informationen oder Unterlagen, einschließlich schriftlicher oder 

mündlicher Erläuterungen, zu verlangen, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

erforderlich sind, einschließlich statistischer Informationen und Informationen über 

interne Prozesse oder Regelungen nationaler Aufseher und Aufsichtsbehörden, und 

auf diese Informationen zuzugreifen und sie aus den gemeinsamen strukturierten 

Fragebögen und anderen von der Behörde entwickelten Online- und Offline-

Instrumenten zu extrahieren; 

b) Leitlinien und Empfehlungen herauszugeben; 

c) Ersuchen um Tätigwerden und Anweisungen für Maßnahmen auszustellen, die 

gemäß Kapitel II Abschnitt 4 in Bezug auf nicht ausgewählte Verpflichtete getroffen 

werden sollten; 

d) auf Ersuchen eines Finanzaufsehers oder eines Aufsehers des Nichtfinanzsektors 

eine Vermittlung durchzuführen; 

e) auf Ersuchen eines Finanzaufsehers Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Finanzaufsehern, auch im Zusammenhang mit den Aufsichtskollegien zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, verbindlich 

beizulegen. 
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(3) In Bezug auf die zentralen Meldestellen in den Mitgliedstaaten ist die Behörde befugt: 

a) von den zentralen Meldestellen nichtoperative Daten und Analysen anzufordern, 

sofern diese für die Bewertung der Bedrohungen, Anfälligkeiten und Risiken, denen 

der Binnenmarkt im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

ausgesetzt ist, erforderlich sind; 

b) Informationen und Statistiken über die Aufgaben und Tätigkeiten der zentralen 

Meldestellen zu sammeln; 

c) die für die Einleitung, Durchführung und Koordinierung gemeinsamer Analysen 

gemäß Artikel 40 erforderlichen Informationen und Daten zu beschaffen und zu 

verarbeiten; 

d) Leitlinien und Empfehlungen herauszugeben; 

(4) Zur Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 1 genannten Aufgaben ist die Behörde befugt: 

a) Entwürfe technischer Regulierungsstandards gemäß Artikel 49 auszuarbeiten; 

b) Entwürfe technischer Durchführungsstandards gemäß Artikel 53 auszuarbeiten; 
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c) Leitlinien und Empfehlungen gemäß Artikel 54 herauszugeben; 

d) Stellungnahmen für das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission gemäß 

Artikel 55 abzugeben. 

ABSCHNITT 2 

AUFSICHTSSYSTEM FÜR DIE BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG 

Artikel 7 

Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtssystems für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung 

(1) Die Behörde ist für das wirksame und kohärente Funktionieren des Aufsichtssystems für 

die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich. 

(2) Die Behörde und die Aufsichtsbehörden unterliegen der Pflicht zur loyalen 

Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch zu Zwecken der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß der vorliegenden Verordnung, der 

Verordnung (EU) 2023/1113, der Verordnung (EU)  .../...+ und der Richtlinie (EU)  

.../...++. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(3) Auf Ersuchen der Behörde stellen die Aufsichtsbehörden der Behörde alle 

Informationen über auf nationaler Ebene direkt beaufsichtigte Verpflichtete zur 

Verfügung, die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Behörde gemäß Artikel 5 

Absätze 1, 3 und 4 erforderlich sind, sofern die Aufsichtsbehörden rechtmäßigen 

Zugang zu diesen Informationen haben.  

(4) Die Aufsichtsbehörden unterstützen die Behörde dabei, die Besonderheiten ihrer 

jeweiligen nationalen Rechtsrahmen zu ermitteln und diesen Rechnung zu tragen, 

insbesondere wenn die Behörde die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Bestimmungen der 

nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des Unionsrechts anwendet. 

Artikel 8 

Aufsichtsmethode für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

(1) Die Behörde entwickelt in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden eine 

harmonisierte Aufsichtsmethode für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, in der der risikobasierte Ansatz für die Beaufsichtigung von 

Verpflichteten in der Union im Einzelnen dargelegt wird, und hält sie auf dem neuesten 

Stand. Diese Methode umfasst gegebenenfalls Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen 

und andere Maßnahmen und Instrumente, darunter insbesondere technische Regulierungs- 

und Durchführungsstandards, auf der Grundlage der Ermächtigungen, die in den in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten festgelegt sind. 
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(2) Bei der Entwicklung der Aufsichtsmethode unterscheidet die Behörde ▌zwischen den 

Verpflichteten, und zwar unter anderem auf der Grundlage ihrer jeweiligen Tätigkeiten 

und der Art der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, denen diese ausgesetzt sind. Die Aufsichtsmethode muss 

risikobasiert sein und mindestens die folgenden Elemente umfassen: 

a) Referenzwerte und eine Methode für die Einstufung der Verpflichteten in 

Risikokategorien auf der Grundlage ihres Restrisikoprofils, getrennt nach den 

einzelnen Kategorien von Verpflichteten; 

b) Ansätze für die aufsichtliche Überprüfung der Selbstbewertung der Risiken im 

Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Verpflichtete; 

c) Ansätze für die aufsichtliche Überprüfung der internen Strategien und Verfahren der 

Verpflichteten, einschließlich der Vorschriften und Verfahren zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, im Einklang mit einem risikobasierten 

Ansatzes für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; 

d) Ansätze für die aufsichtliche Bewertung von Risikofaktoren, die Kunden, 

Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Lieferwegen der Verpflichteten 

innewohnen oder mit ihnen in Zusammenhang stehen, sowie von geografischen 

Risikofaktoren. 

www.parlament.gv.at



 

 98 

 

(3) Die Behörde entwickelt strukturierte Fragebögen und andere Online- oder Offline-

Instrumente, die von der Behörde und den Aufsehern für die Zwecke der Anforderung, 

Erhebung, Zusammenstellung und Analyse von Daten und Informationen von 

Verpflichteten verwendet werden, einschließlich der Daten, die bei der Umsetzung der in 

Absatz 2 aufgeführten Elemente der Aufsichtsmethode heranzuziehen sind. 

Die von der Behörde entwickelten Instrumente sorgen dafür, dass objektive und 

vergleichbare Daten und Informationen von Verpflichteten in Bezug auf die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erhoben werden können 

und ein effizienter und zügiger Informationsaustausch zwischen Aufsehern und der 

Behörde erfolgen kann.  

Die Behörde bemüht sich, diese Instrumente zu entwickeln, sobald die Aufsichtsmethode 

im gesamten Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung anwendbar ist.  

(4) Die Aufsichtsmethode muss hohen Aufsichtsstandards auf Unionsebene gerecht werden 

und auf den einschlägigen internationalen Standards und Leitlinien aufbauen. Die Behörde 

überprüft und aktualisiert regelmäßig ihre Aufsichtsmethode, wobei sie der Entwicklung 

der Risiken für den Binnenmarkt, einschließlich der von nationalen 

Strafverfolgungsbehörden und zentralen Meldestellen ermittelten Risiken und 

Bedrohungen, Rechnung trägt. Die Aufsichtsmethode trägt den von internationalen 

Standardsetzern entwickelten bewährten Verfahren und Leitlinien bestmöglich 

Rechnung. 
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Artikel 9 

Thematische Überprüfungen 

(1) Spätestens am 1. Dezember eines jeden Jahres stellen die Aufsichtsbehörden der Behörde 

Informationen über aufsichtliche Überprüfungen bereit, die sie im darauffolgenden 

Jahr oder in der darauffolgenden Aufsichtsperiode auf thematischer Basis 

durchzuführen beabsichtigen und die dem Ziel dienen, Risiken im Zusammenhang mit 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder einen besonderen Aspekt dieser Risiken, 

denen mehrere Verpflichtete gleichzeitig ausgesetzt sind, zu bewerten. Folgende 

Informationen sind bereitzustellen: 

a) der Umfang jeder geplanten thematischen Überprüfung in Bezug auf Kategorie und 

Anzahl der einbezogenen Verpflichteten und der Gegenstand der Überprüfung; 

b) der Zeitrahmen jeder geplanten thematischen Überprüfung; 

c) die angedachte Art und Häufigkeit der Aufsichtstätigkeiten, die im Zusammenhang 

mit jeder thematischen Überprüfung durchzuführen sind, einschließlich etwaiger 

Kontrollen vor Ort oder gegebenenfalls anderer Formen der direkten Interaktion mit 

Verpflichteten. 

(2) Bis zum Ende eines jeden Jahres legt der Vorsitzende der Behörde dem Verwaltungsrat in 

der in Artikel 57 Absatz 2 genannten Aufsichtszusammensetzung eine konsolidierte 

Planung der thematischen Überprüfungen vor, die die Aufsichtsbehörden im 

darauffolgenden Jahr durchzuführen beabsichtigen. 
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(3) Rechtfertigen der Umfang und die unionsweite Relevanz thematischer Überprüfungen eine 

Koordinierung auf Unionsebene, so werden sie von den zuständigen Aufsichtsbehörden 

gemeinsam durchgeführt und von der Behörde koordiniert. Das Direktorium kann auf der 

Grundlage der verfügbaren Analyse der in Bezug auf den Binnenmarkt bestehenden 

Bedrohungen, Anfälligkeiten und Risiken gemeinsame thematische Überprüfungen 

vorschlagen. Der Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung erstellt eine Liste 

gemeinsamer thematischer Überprüfungen. Der Verwaltungsrat in seiner 

Aufsichtszusammensetzung erstellt einen Bericht über die Durchführung, den Gegenstand 

und die Ergebnisse jeder gemeinsamen thematischen Überprüfung. Die Behörde 

veröffentlicht diesen Bericht auf ihrer Website. 

(4) Die Behörde koordiniert die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden und fördert die Planung 

und Durchführung der in Absatz 3 beschriebenen gemeinsamen thematischen 

Überprüfungen. Jede im Kontext einer thematischen Überprüfung erfolgende direkte 

Interaktion mit Verpflichteten, bei denen es sich nicht um die ausgewählten 

Verpflichteten handelt, verbleibt in der ausschließlichen Zuständigkeit der 

Aufsichtsbehörde, die für die Beaufsichtigung dieser Verpflichteten zuständig ist, und ist 

nicht als Übertragung von Aufgaben und Befugnissen im Zusammenhang mit diesen 

Unternehmen im Rahmen des Aufsichtssystems für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung auszulegen. 
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(5) Unterliegen geplante thematische Überprüfungen auf nationaler Ebene keinem 

koordinierten Ansatz auf Unionsebene, so prüft die Behörde gemeinsam mit den 

Aufsichtsbehörden, ob es erforderlich und möglich ist, die Zeitrahmen für diese 

thematischen Überprüfungen aufeinander abzustimmen bzw. zu synchronisieren werden, 

und fördert den Informationsaustausch und die gegenseitige Unterstützung zwischen den 

Aufsichtsbehörden, die diese thematischen Überprüfungen durchführen. Die Behörde 

unterstützt ferner Tätigkeiten, die die zuständigen Aufsichtsbehörden im Rahmen ihrer 

jeweiligen thematischen Überprüfungen gemeinsam oder in ähnlicher Weise durchführen 

möchten. 

(6) Die Behörde sorgt dafür, dass die Ergebnisse und Schlussfolgerungen thematischer 

Überprüfungen, die von mehreren Aufsichtsbehörden auf nationaler Ebene durchgeführt 

wurden, an alle Aufsichtsbehörden weitergegeben werden; ausgenommen sind vertrauliche 

Informationen über einzelne Verpflichtete. Diese Weitergabe von Informationen umfasst 

alle gemeinsamen Schlussfolgerungen, die sich aus dem Informationsaustausch oder aus 

gemeinsamen bzw. koordinierten Tätigkeiten mehrerer Aufsichtsbehörden ergeben. 
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Artikel 10 

Gegenseitige Unterstützung im Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung 

(1) Die Behörde kann gegebenenfalls Folgendes entwickeln: 

a) neue Praxisinstrumente und Instrumente zur Erhöhung der Konvergenz, um 

gemeinsame Aufsichtskonzepte und bewährte Verfahren zu fördern; 

b) praktische Instrumente und Methoden der gegenseitigen Unterstützung nach: 

i) besonderen Ersuchen von Aufsichtsbehörden; 

ii) der Verweisung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Aufsichtsbehörden 

über Maßnahmen, die mehrere Aufsichtsbehörden in Bezug auf einen 

Verpflichteten gemeinsam ergreifen sollen. 

(2) Die Behörde erleichtert und fördert mindestens die folgenden Tätigkeiten: 

a) sektorspezifische und sektorübergreifende Schulungsprogramme, auch in Bezug auf 

technologische Innovationen; 
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b) den Austausch von Bediensteten und die Nutzung von Abordnungsprogrammen, 

Patenschaften und Kurzbesuchen; 

c) den Austausch über bewährte Aufsichtsverfahren zwischen Aufsichtsbehörden, 

wenn eine Behörde Fachkenntnisse auf einem bestimmten Gebiet der Aufsichtspraxis 

im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

entwickelt hat. 

(3) Jede Aufsichtsbehörde kann im Zusammenhang mit ihren Aufsichtsaufgaben bei der 

Behörde ein Ersuchen auf gegenseitige Unterstützung stellen, in dem angegeben wird, 

welche Art von Unterstützung sie von den Bediensteten der Behörde, den Bediensteten 

einer oder mehrerer Aufsichtsbehörden oder einer Kombination aus beiden benötigt. 

Betrifft der Antrag Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung bestimmter 

Verpflichteter, so übermittelt die ersuchende Aufsichtsbehörde der Behörde die für die 

Unterstützungsleistung erforderlichen Informationen und Daten▌. Die Behörde bewahrt 

die Informationen über bestimmte Fachbereiche und über die Kapazitäten der 

Aufsichtsbehörden zur Leistung gegenseitiger Unterstützung im Zusammenhang mit ihren 

Aufsichtsaufgaben auf und aktualisiert sie regelmäßig. 
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(4) Wird die Behörde darum ersucht, auf nationaler Ebene bei der Wahrnehmung bestimmter 

Aufsichtsaufgaben in Bezug auf Verpflichtete, bei denen es sich nicht um ausgewählte 

Verpflichtete handelt, Unterstützung zu leisten, so legt die ersuchende Aufsichtsbehörde in 

ihrem Ersuchen im Einzelnen dar, für welche Aufgaben sie um Unterstützung ersucht. Die 

Unterstützungsleistung ist nicht als Übertragung von Aufsichtsaufgaben, Befugnissen oder 

Rechenschaftspflicht für die Beaufsichtigung von Verpflichteten, bei denen es sich nicht 

um ausgewählte Verpflichtete handelt, von der ersuchenden Aufsichtsbehörde auf die 

Behörde auszulegen. 

(5) Ist die Behörde der Ansicht, dass das Ersuchen angemessen ist und sie diesem 

nachkommen kann, so unternimmt sie alle Anstrengungen, um die erbetene Unterstützung 

zu leisten, indem sie unter anderem ihre eigenen personellen Ressourcen mobilisiert und 

dafür sorgt, dass Aufsichtsbehörden auf freiwilliger Basis Ressourcen mobilisieren. 

(6) Bis zum Ende eines jeden Jahres unterrichtet der Vorsitzende der Behörde den 

Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung über die personellen Ressourcen, die 

die Behörde für die Leistung der Unterstützung, um die gemäß Absatz 3 ersucht wurde, im 

darauffolgenden Jahr bereitstellen wird. Kommt es aufgrund der Wahrnehmung der in 

Artikel 5 Absätze 2, 3 und 4 genannten Aufgaben zu Veränderungen bei der 

Verfügbarkeit personeller Ressourcen, so unterrichtet der Vorsitzende der Behörde den 

Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung darüber.  
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(7) Jede Interaktion zwischen den Bediensteten der Behörde und dem Verpflichteten verbleibt 

in der ausschließlichen Zuständigkeit der für die Beaufsichtigung dieses Unternehmens 

zuständigen Aufsichtsbehörde. Solche Interaktionen sind nicht als Übertragung von 

Aufgaben oder Befugnissen im Zusammenhang mit einzelnen Verpflichteten im Rahmen 

des Aufsichtssystems für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

auszulegen. 

Artikel 11 

Zentrale Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

(1) Die Behörde erstellt eine zentrale Datenbank mit Informationen gemäß diesem Artikel und 

hält diese Datenbank auf dem aktuellen Stand. 
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Die Behörde stellt die Informationen nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ 

und auf vertraulicher Basis Aufsichtsbehörden, nicht für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden, anderen nationalen 

Behörden und Stellen, die für die Sicherstellung der Einhaltung der 

Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates28, der 

Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates29, der 

Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates30, der 

Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates31, der Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates32, der 

Richtlinie 2014/56/EU des Europäischen Parlaments und des Rates33, der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates34 oder der Richtlinie 

(EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates35 zuständig sind, sowie den 

Europäischen Aufsichtsbehörden, d. h. der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 

(EBA), der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der 

Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

                                                 
28 Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 

über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des 
Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66). 

29 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 
2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

30 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

31 Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 
2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. 
L 60 vom 28.2.2014, S. 34). 

32 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77). 

33 Richtlinie 2014/56/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von 
Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 196). 

34 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

35 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 
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Altersversorgung (EIOPA) (im Folgenden zusammen „ESA“) zur Verfügung, sofern 

dies für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist.  

Die Behörde analysiert zudem die erhobenen Informationen und kann die Ergebnisse ihrer 

Analyse auf eigene Initiative an Aufsichtsbehörden, sofern dies deren Aufsichtstätigkeiten 

erleichtern würde, sowie gegebenenfalls an Verpflichtete weitergeben.  

(2) Die Aufsichtsbehörden übermitteln der Behörde mindestens die folgenden Informationen, 

einschließlich der Daten zu einzelnen Verpflichteten, damit die Behörde diese 

Informationen in die Datenbank eingibt: 

a) eine Liste aller Aufsichtsbehörden und Selbstverwaltungseinrichtungen in ihrem 

Mitgliedstaat, die mit der Beaufsichtigung von Verpflichteten betraut sind, 

einschließlich Informationen über deren Auftrag, Aufgaben und Befugnisse und, 

falls zutreffend, unter Angabe des federführenden Aufsehers bzw. des 

Koordinierungsmechanismus; 

b) statistische Angaben über die Kategorien und die Anzahl der beaufsichtigten 

Verpflichteten pro Kategorie in ihrem Mitgliedstaat und grundlegende Informationen 

über das Risikoprofil dieser Verpflichteten; 

c) angewandte verwaltungsrechtliche Maßnahmen und verhängte Geldbußen, die im 

Zuge der Beaufsichtigung einzelner Verpflichteter aufgrund von Verstößen gegen 

die Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung angewandt bzw. verhängt wurden, wobei folgende 

Informationen beizufügen sind:  
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i) die Gründe für die Anwendung der verwaltungsrechtlichen Maßnahme bzw. 

für die Verhängung der Geldbuße, z. B. die Art des Verstoßes; 

ii) damit verbundene Informationen über die Aufsichtstätigkeiten und 

entsprechende Ergebnisse, die zur Anwendung der verwaltungsrechtlichen 

Maßnahme bzw. zur Verhängung der Geldbuße geführt haben; 

d) jegliche Beratung oder Abgabe von Stellungnahmen in Bezug auf Risiken im 

Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für solche 

Behörden für andere ▌Behörden im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren, 

Verfahren zum Entzug von Genehmigungen und die Beurteilung der Zuverlässigkeit 

und fachlichen Eignung von Anteilseignern oder Mitgliedern des Leitungsorgans 

einzelner Verpflichteter; 

e) die Ergebnisse ihrer Bewertungen des Profils des inhärenten Risikos und des 

Restrisikos aller Kreditinstitute und Finanzinstitute, die die in Artikel 12 Absatz 1 

festgelegten Kriterien erfüllen; 

f) die Ergebnisse der thematischen Überprüfungen und anderer horizontaler 

Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf Hochrisikobereiche oder -tätigkeiten sowie die 

entsprechenden Berichte; 

www.parlament.gv.at



 

 109 

 

g) gemäß Artikel 40 Absatz 5 der Richtlinie (EU)  .../...+ erhobene Informationen über 

die im vorausgegangenen Kalenderjahr durchgeführten Aufsichtstätigkeiten▌; 

h) statistische Informationen über die Personalausstattung und andere Ressourcen von 

Aufsehern und Aufsichtsbehörden. 

Die gemäß Unterabsatz 1 bereitgestellten Informationen umfassen keine Hinweise auf 

einen bestimmten gemäß Artikel 69 der Verordnung (EU)  .../...++ gemeldeten 

Verdachtsfall. 

Die Behörde gibt zudem die Informationen in die Datenbank ein, die sich aus ihren 

Tätigkeiten auf dem Gebiet der direkten Beaufsichtigung ergeben und die in die in 

Unterabsatz 1 aufgeführten Kategorien von Informationen fallen, sowie die Ergebnisse 

des von der Behörde gemäß Artikel 12 durchgeführten Risikobewertungsverfahrens. 

(3) Die Behörde kann die Aufsichtsbehörden auffordern, zusätzlich zu den in Absatz 2 

genannten Angaben weitere Informationen zu übermitteln. Die Aufsichtsbehörden 

aktualisieren alle übermittelten Informationen, sobald eine solche Aktualisierung 

erforderlich ist, oder auf Ersuchen der Behörde. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(4) Die Behörde gibt alle für die Zwecke der Aufsichtstätigkeiten zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung relevanten Daten oder Informationen in die 

Datenbank ein, die von nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden, anderen nationalen Behörden oder 

Stellen, die für die Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen der 

Richtlinie 2008/48/EG, der Richtlinie 2009/110/EG, der Richtlinie 2009/138/EG, der 

Richtlinie 2014/17/EU, der Verordnung (EU) Nr. 537/2014, der Richtlinie 2014/56/EU, 

der Richtlinie 2014/65/EU oder der Richtlinie (EU) 2015/2366 zuständig sind, oder von 

den ESA bereitgestellt werden. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen umfassen Fälle, in denen die in dem 

genannten Unterabsatz genannten Behörden und Stellen hinreichende Gründe zu der 

Annahme haben, dass Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung versucht oder 

betrieben wird oder dass im Zusammenhang mit einem Verpflichteten ein erhöhtes 

Risiko dafür besteht, und wenn diese hinreichenden Gründe im Zusammenhang mit der 

Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben aufgekommen sind. Die Datenbank enthält 

auch relevante Informationen, die die Behörden oder Stellen, die Kreditinstitute im 

Einklang mit der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates36 

beaufsichtigen, einschließlich der EZB, wenn sie im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2013 handelt, im Rahmen der laufenden Aufsicht erlangt haben, darunter 

auch Informationen über Bewertungen von Geschäftsmodellen, Bewertungen von 

Governance-Regelungen, Genehmigungsverfahren, Bewertungen des Erwerbs 

qualifizierter Beteiligungen, Beurteilungen der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung 

und Verfahren im Zusammenhang mit dem Entzug von Zulassungen. 

                                                 
36 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 338). 
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(5) Die in Absatz 1 Unterabsatz 2 aufgeführten Behörden und Stellen können ein begründetes 

Ersuchen um gemäß diesem Artikel erhobene Informationen an die Behörde richten, 

sofern diese Informationen für ihre Aufsichtstätigkeiten erforderlich sind. Die Behörde 

prüft diese Ersuchen und stellt die ▌angeforderten Informationen nach dem Grundsatz 

„Kenntnis nur, wenn nötig“ und auf vertraulicher Basis und zeitnah zur Verfügung. Die 

Behörde unterrichtet die Behörde oder Stelle, die die angeforderten Informationen 

ursprünglich bereitgestellt hat, über die Identität der ersuchenden Behörde oder Stelle, die 

Identität betroffener Verpflichteter, den Grund für das Auskunftsersuchen sowie darüber, 

ob der ersuchenden Behörde oder Stelle die betreffenden Informationen übermittelt 

wurden. Beschließt die Behörde, die angeforderten Informationen nicht zur Verfügung 

zu stellen, muss sie diese Entscheidung begründen. 

(6) Die Behörde arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Folgendes spezifiziert wird:  

a) das Verfahren, die Formate und die Fristen für die Übermittlung von 

Informationen gemäß den Absätzen 2 und 3; 

b) der Umfang und der Detaillierungsgrad der zu übermittelnden Informationen 

unter Berücksichtigung der einschlägigen Unterschiede zwischen Verpflichteten, 

etwa in Bezug auf ihr Risikoprofil; 
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c) der Umfang und der Detaillierungsgrad der in Bezug auf Verpflichtete im 

Nichtfinanzsektor zu übermittelnden Informationen; 

d) die Art der Informationen, deren Offenlegung durch die Behörde auf begründetes 

Ersuchen oder auf eigene Initiative der vorherigen Zustimmung der 

Aufsichtsbehörde bedarf, die diese Informationen generiert hat; 

e) der Grad der Wesentlichkeit, den ein Verstoß aufweisen muss, damit eine 

Aufsichtsbehörde verpflichtet ist, gemäß Absatz 2 Buchstabe c Informationen über 

den Verstoß zu übermitteln;  

f) die Bedingungen, unter denen die Behörde gemäß Absatz 3 zusätzliche 

Informationen anfordern kann, 

g) die Arten zusätzlicher Informationen, die der Behörde gemäß Absatz 3 zu 

übermitteln sind. 

Den Entwurf dieser technischen Regulierungsstandards übermittelt die Behörde der 

Kommission bis spätestens zum ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens der 

vorliegenden Verordnung]. 
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Die Kommission wird ermächtigt, diese Verordnung durch den Erlass der in 

Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß Artikel 49 dieser 

Verordnung zu ergänzen. 

(7) Gemäß diesem Artikel erhobene personenbezogene Daten können für einen Zeitraum 

von bis zu zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der Erhebung der Daten durch die Behörde in 

identifizierbarer Form aufbewahrt werden; nach Ablauf dieser Frist werden diese Daten 

gelöscht. Personenbezogene Daten können im Einzelfall und auf der Grundlage einer 

regelmäßigen Bewertung ihrer Notwendigkeit vor Ablauf dieser Frist gelöscht werden. 

▌ 
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ABSCHNITT 3 

DIREKTE BEAUFSICHTIGUNG AUSGEWÄHLTER VERPFLICHTETER 

Artikel 12 

Bewertung der Kreditinstitute und Finanzinstitute für die Zwecke der Auswahl für die direkte 

Beaufsichtigung  

(1) Zur Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Aufgaben nimmt die Behörde in 

Zusammenarbeit mit den Finanzaufsehern eine regelmäßige Bewertung der 

Kreditinstitute und Finanzinstitute sowie Gruppen von Kreditinstituten und 

Finanzinstituten vor, die entweder über Niederlassungen oder im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs in mindestens sechs Mitgliedstaaten, einschließlich des 

Herkunftsmitgliedstaats, tätig sind, unabhängig davon, ob die Tätigkeiten über 

Infrastruktur in dem betreffenden Hoheitsgebiet oder aus der Ferne ausgeführt werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörden und die Verpflichteten, die einer regelmäßigen Bewertung 

unterliegen, übermitteln der Behörde alle Informationen, die für die Durchführung der 

in Absatz 1 genannten regelmäßigen Bewertung erforderlich sind. 

www.parlament.gv.at



 

 115 

 

(3) Das inhärente Risikoprofil und das Restrisikoprofil der nach Absatz 1 ▌ bewerteten 

Verpflichteten wird von der Behörde als niedrig, mittel, erheblich oder hoch eingestuft, 

wobei die Einstufung auf der Grundlage der Referenzwerte und nach der Methode, die in 

dem in Absatz 7 genannten technischen Regulierungsstandard festgelegt wurde, erfolgt. Ist 

der bewertete Verpflichtete Teil einer Gruppe von Kreditinstituten oder Finanzinstituten, 

erfolgt die Einstufung des Risikoprofils gruppenweit.  

(4) Die Methode zur Einstufung des inhärenten Risikoprofils und des Restrisikoprofils wird 

zumindest für die folgenden Kategorien von Verpflichteten getrennt festgelegt: 

a) Kreditinstitute, 

b) Wechselstuben, 

c) Organismen für gemeinsame Anlagen▌, 

d) andere Kreditgeber als Kreditinstitute, 

e) E-Geld-Institute, 
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f) Wertpapierfirmen, 

g) Zahlungsinstitute, 

h) Lebensversicherungsunternehmen, 

i) Lebensversicherungsvermittler, 

j) Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, 

k) sonstige Finanzinstitut e. 

(5) Für jede der in Absatz 4 genannten Kategorien von Verpflichteten basieren die 

Referenzwerte für die Bewertung des inhärenten Risikos in der Bewertungsmethode auf 

den Kategorien der Risikofaktoren in Bezug auf Kunden, Produkte, Dienstleistungen, 

Transaktionen, Lieferwege und geografische Gebiete. Die Referenzwerte werden für 

mindestens die folgenden Indikatoren für inhärente Risiken in jedem Mitgliedstaat, in dem 

die Verpflichteten tätig sind, festgelegt: 

a) in Bezug auf das Kundenrisiko: Anteil gebietsfremder Kunden aus Drittländern, die 

gemäß Kapitel III Abschnitt 2 der Verordnung (EU) .../...+ ermittelt wurden, sowie 

Präsenz und Anteil der Kunden, die als politisch exponierte Personen ermittelt 

wurden; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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b) in Bezug auf angebotene Produkte und Dienstleistungen: 

i) die Bedeutung und das Handelsvolumen der Produkte und Dienstleistungen, 

die auf der Ebene des Binnenmarkts bei der Risikobewertung auf Unionsebene 

oder auf der Ebene des Landes in der nationalen Risikobewertung als am 

anfälligsten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ermittelt wurden; 

▌ 

ii) für Finanztransferdienstleister die Bedeutung der aggregierten jährlichen 

Ausgabe- und Empfangstätigkeit jedes Überweisenden in den Ländern, die 

gemäß Kapitel III Abschnitt 2 der Verordnung (EU) .../...+ ermittelt wurden; 

iii) das relative Volumen der Produkte, Dienstleistungen und Transaktionen, die 

ein hohes Maß an Schutz der Privatsphäre und Identität der Kunden oder 

einer anderen Form der Anonymität bieten; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2036/24;Code:PE-CONS;Nr:36;Year:24&comp=36%7C2024%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0239;Code:COD&comp=0239%7C2021%7C


 

 118 

 

c) in Bezug auf geografische Gebiete: 

i) das jährliche Volumen der Korrespondenzbankdienstleistungen und der 

Korrespondenzdienste für Kryptowerte, die von Unternehmen des 

Finanzsektors der Union in Drittländern, die gemäß Kapitel III Abschnitt 2 der 

Verordnung (EU) .../...+ ermittelt wurden, erbracht wurden; 

ii) Anzahl und Anteil der Korrespondenzbank- und Kryptowertkunden in 

Drittländern, die gemäß Kapitel III Abschnitt 2 der Verordnung (EU) .../...+ 

ermittelt wurden. 

▌ 

(6) Für jede in Absatz 4 genannte Kategorie von Verpflichteten umfasst die Bewertung des 

Restrisikos im Rahmen der Bewertungsmethode Referenzwerte für die Bewertung der 

Qualität der internen Strategien, Kontrollen und Verfahren, die die Verpflichteten zur 

Minderung ihres inhärenten Risikos eingeführt haben. 

(7) Die Behörde arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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a) die Mindesttätigkeiten, die ein Kreditinstitut oder ein Finanzinstitut im Rahmen 

des freien Dienstleistungsverkehrs - sei es über eine Infrastruktur oder aus der 

Ferne - ausüben muss, damit es als in einem anderen Mitgliedstaat als dem seiner 

Niederlassung tätig angesehen werden kann; 

b) die auf den in den Absätzen 5 und 6 genannten Referenzwerten beruhende 

Methode zur Einstufung des inhärenten Risikoprofils und des Restrisikoprofils 

von Kreditinstituten, Finanzinstituten oder Gruppen von Kreditinstituten oder 

Finanzinstituten als niedrig, mittel, erheblich oder hoch. 

Die Behörde legt der Kommission die Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum 1. Januar 2026 vor. 

Die Kommission wird ermächtigt, diese Verordnung durch den Erlass der in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß Artikel 49 dieser Verordnung zu 

ergänzen. 

(8) Die Behörde überprüft die Referenzwerte und die Methode mindestens alle drei Jahre. Sind 

Änderungen erforderlich, legt die Behörde der Kommission geänderte Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards vor.  
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Artikel 13 

Die Aufnahme ausgewählter Verpflichteter in die Liste 

(1) Die Kreditinstitute, Finanzinstitute und Gruppen von Kreditinstituten oder 

Finanzinstituten, deren Restrisikoprofil gemäß Artikel 12 als hoch eingestuft wurde, 

gelten als ausgewählte Verpflichtete. 

(2) Werden jedoch gemäß Absatz 1 mehr als 40 Unternehmen ermittelt, so kann die Behörde 

in Absprache mit den Aufsichtsbehörden vereinbaren, die Auswahl auf eine bestimmte 

andere Anzahl von Unternehmen oder Gruppen zu beschränken, die mehr als 40 

beträgt.  

Bei der Entscheidung über die bestimmte andere Anzahl ausgewählter Verpflichteter 

gemäß Unterabsatz 1 berücksichtigt die Behörde ihre eigenen Ressourcen in Bezug auf 

ihre Fähigkeit, die erforderliche Anzahl von Aufsichts- und Unterstützungspersonal 

bereitzustellen oder zusätzlich einzustellen, und stellt sicher, dass die erforderliche 

Aufstockung der finanziellen und personellen Ressourcen machbar ist.  
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Gemäß der Entscheidung über die Höchstzahl sind die nach Absatz 1 ausgewählten 

Verpflichteten diejenigen, die in den meisten Mitgliedstaaten über Niederlassungen oder 

im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig sind.  

Wenn die Anwendung des Kriteriums gemäß Unterabsatz 3 mehr als die festgelegte 

Höchstzahl ausgewählter Verpflichteter ergibt, wählt die Behörde von den 

Verpflichteten, die gemäß jenem Unterabsatz ausgewählt würden und in der kleinsten 

Zahl von Mitgliedstaaten tätig sind, diejenigen aus, die den höchsten Anteil des 

Transaktionsvolumens mit Drittländern am Gesamtvolumen der im letzten 

Haushaltsjahr erfassten Transaktionen verzeichnen.  

(3) Wird in einem Mitgliedstaat kein Kreditinstitut, kein Finanzinstitut und keine Gruppe 

von Kreditinstituten oder Finanzinstituten, das/die dort niedergelassen, zugelassen oder 

registriert ist oder dort ein Tochterunternehmen hat und dessen/deren Risikoprofil als 

hoch eingestuft ist, als ausgewählter Verpflichteter im Sinne der Absätze 1 und 2 des 

vorliegenden Artikels eingestuft, so führt die Behörde in diesem Mitgliedstaat ein 

zusätzliches Auswahlverfahren auf der Grundlage der in Artikel 12 Absatz 7 

Buchstabe b genannten Methode durch.  

Nach dem zusätzlichen Auswahlverfahren gilt das/die in diesem Mitgliedstaat 

niedergelassene oder registrierte Kreditinstitut, Finanzinstitut oder Gruppe von 

Kreditinstituten oder Finanzinstituten, dessen/deren Risikoprofil als hoch eingestuft ist, 

als ausgewählter Verpflichteter.  
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Wird das Risikoprofil von mehreren Kreditinstituten, Finanzinstituten oder Gruppen von 

Kreditinstituten oder Finanzinstituten in dem betreffenden Mitgliedstaat als hoch 

eingestuft, gilt das Unternehmen, das in den meisten Mitgliedstaaten entweder über 

Niederlassungen oder im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig ist, als 

ausgewählter Verpflichteter. Sind mehrere Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Gruppen 

von Kreditinstituten oder Finanzinstituten in der gleichen Anzahl von Mitgliedstaaten 

tätig, so gilt das Unternehmen mit dem höchsten Anteil des Transaktionsvolumens mit 

Drittländern am Gesamttransaktionsvolumen, gemessen im letzten Geschäftsjahr, als 

ausgewählter Verpflichteter. 

(4) Die Behörde leitet das erste Auswahlverfahren bis zum 1. Juli 2027 ein und schließt die 

Auswahl innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt der Einleitung ab. 

Anschließend erfolgt die Auswahl alle drei Jahre nach der Einleitung des ersten 

Auswahlverfahrens und das Auswahlverfahren wird jeweils innerhalb von sechs Monats 

abgeschlossen. Die Liste der ausgewählten Verpflichteten wird von der Behörde 

unverzüglich nach Abschluss des Auswahlverfahrens veröffentlicht. Die Behörde beginnt 

sechs Monate nach der Veröffentlichung der Liste mit der direkten Beaufsichtigung der 

ausgewählten Verpflichteten. 
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(5) Vor der Veröffentlichung der Liste der ausgewählten Verpflichteten unterrichtet die 

Behörde die nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zuständigen Behörden über die Ergebnisse des Verfahrens zur Bewertung und 

Einstufung des inhärenten Risikos und des Restrisikos der zu bewertenden 

Verpflichteten. 

(6) Ein ausgewählter Verpflichteter unterliegt der direkten Aufsicht durch die Behörde, bis die 

Behörde mit der direkten Beaufsichtigung ausgewählter Verpflichteter auf der Grundlage 

einer Liste beginnt, die für den anschließenden Auswahlzeitraum erstellt wurde und den 

betreffenden Verpflichteten nicht mehr umfasst. 

Artikel 14 

Zusätzliche Übertragung direkter Beaufsichtigungsaufgaben und -befugnisse unter 

außergewöhnlichen Umständen auf Ersuchen eines Finanzaufsehers 

(1) Ein Finanzaufseher kann bei der Behörde ein begründetes Ersuchen auf Übernahme 

der direkten Beaufsichtigung und Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 2 aufgeführten 

Aufgaben in Bezug auf einen bestimmten nicht ausgewählten Verpflichteten durch die 

Behörde stellen.  
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Das in Unterabsatz 1 genannte Ersuchen wird nur unter außergewöhnlichen 

Umständen gestellt, um auf Unionsebene einem erhöhten Risiko von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung oder Verstößen gegen die Einhaltung der Vorschriften bei 

einem nicht ausgewählten Verpflichteten entgegenzuwirken und eine einheitliche 

Anwendung hoher Aufsichtsstandards sicherzustellen. 

(2) Das Ersuchen nach Absatz 1 enthält folgende Angaben: 

a) den nicht ausgewählten Verpflichteten, bei der die Finanzaufseher der Auffassung 

ist, dass die Behörde die direkte Aufsicht übernehmen sollte; 

b) die Gründe, aus denen die direkte Beaufsichtigung der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung des nicht ausgewählten Verpflichteten 

erforderlich ist; 

c) den vorgeschlagenen Zeitpunkt der Übertragung und den Zeitraum, für den um 

die Übertragung der Aufgaben und Befugnisse ersucht wird, und eine 

Begründung hierzu; und 

d) alle erforderlichen ergänzenden Informationen, Daten und Nachweise, die für die 

Bewertung des Ersuchens nützlich sein könnten. 
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(3) Dem Ersuchen des Finanzaufsehers wird ein Bericht beigefügt, dem die bisherige 

Aufsichtsbilanz und das Risikoprofil des betroffenen nicht ausgewählten Verpflichteten 

zu entnehmen ist. Der nicht ausgewählte Verpflichtete wird über das Ersuchen und den 

darin vorgeschlagenen Zeitplan unterrichtet. 

(4) Die Behörde prüft das in Absatz 1 genannte Ersuchen innerhalb von zwei Monaten oder 

innerhalb eines Zeitraums, der die Übertragung von Aufgaben und Befugnissen bis zu 

dem im Ersuchen vorgeschlagenen Datum ermöglicht, je nachdem, welcher Zeitraum 

länger ist. Die Behörde stimmt der Übertragung der direkten Beaufsichtigung, um die 

ersucht wurde, nur zu, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) der ersuchende Aufseher kann nachweisen, dass die dem nicht ausgewählten 

Verpflichteten auferlegten Aufsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit 

schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen gegen geltende 

Anforderungen unwirksam sind; 

b) das erhöhte Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder die 

schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstöße gegen die geltenden 

Anforderungen betreffen mehrere Verpflichtete innerhalb einer Gruppe, die nicht 

ausgewählte Verpflichtete ist, und die zuständigen Finanzaufseher sind sich darin 

einig, dass koordinierte Aufsichtsmaßnahmen auf Unionsebene wirksamer wären, 

um gegen sie vorzugehen; 
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c) das Ersuchen betrifft einen vorübergehenden, objektiven und nachweisbaren 

Mangel an Kapazitäten auf Ebene des Finanzaufsehers, um dem Risiko der 

Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung eines nicht ausgewählten 

Verpflichteten angemessen und rechtzeitig begegnen zu können. 

(5) Stellt das Direktorium der Behörde fest, dass die in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten 

Bedingungen erfüllt sind, so erlässt es einen Beschluss, der an den ersuchenden 

Finanzaufseher und den betreffenden nicht ausgewählten Verpflichteten gerichtet ist, in 

dem es diese über die Annahme des Ersuchens unterrichtet. Im Beschluss werden das 

Datum, an dem die Behörde die direkte Beaufsichtigung übernehmen soll, und die 

Dauer dieser Beaufsichtigung angegeben. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Behörde die 

direkte Beaufsichtigung übernehmen soll, gilt der nicht ausgewählte Verpflichtete für 

die Zwecke dieser Verordnung als ausgewählter Verpflichteter. 

Nach Ablauf der in dem in Unterabsatz 1 genannten Beschlusses festgelegten Dauer der 

direkten Beaufsichtigung durch die Behörde werden die Aufgaben und Befugnisse im 

Zusammenhang mit der direkten Beaufsichtigung des betreffenden Verpflichteten 

automatisch an den Finanzaufseher zurückübertragen, es sei denn, die Behörde 

verlängert die Anwendung dieses Beschlusses aufgrund eines entsprechenden 

Ersuchens des Finanzaufsehers gemäß den Absätzen 1 bis 4.  
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(6) Lehnt das Direktorium der Behörde das Ersuchen des Finanzaufsehers ab, so begründet 

es dies schriftlich, wobei es eindeutig angibt, welche Bedingungen gemäß der Absätze 1, 

2 und 4 nicht erfüllt wurden. Die Behörde konsultiert den Finanzaufseher, bevor sie 

einen Beschluss fasst, und stellt sicher, dass der nicht ausgewählte Verpflichtete über 

das Ergebnis des Verfahrens unterrichtet wird. 

Artikel 15 

Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtssystems für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung für die Zwecke der direkten Beaufsichtigung 

(1) Unbeschadet der Befugnis der Behörde nach Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe a, die von 

ausgewählten Verpflichteten laufend gemeldeten Informationen direkt entgegenzunehmen 

oder direkt auf diese zuzugreifen, stellen die Finanzaufseher der Behörde alle 

Informationen zur Verfügung, die diese zur Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben 

im Einklang mit dieser Verordnung und dem sonstigen geltenden Unionsrecht benötigt. 

(2) Gegebenenfalls unterstützen die Finanzaufseher die Behörde bei der Vorbereitung und 

Durchführung von Rechtsakten im Zusammenhang mit den in Artikel 5 Absatz 2 

Buchstabe b genannten Aufgaben in Bezug auf alle ausgewählten Verpflichteten, 

einschließlich der Unterstützung bei Überprüfungstätigkeiten. Bei der Wahrnehmung 

dieser Aufgaben befolgen sie die Anweisungen der Behörde. 
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(3) Die Behörde arbeitet technische Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird:  

a) die Bedingungen, unter denen die Finanzaufseher die Behörde gemäß Absatz 2 zu 

unterstützen haben,  

b) das Verfahren der regelmäßigen Bewertung gemäß Artikel 12 Absatz 1, 

einschließlich der Aufgaben, die die Aufsichtsbehörden und die Behörde bei der 

Bewertung des Risikoprofils von in jenem Absatz genannten Kreditinstituten und 

Finanzinstituten haben;  

c) die Arbeitsvereinbarungen für die Übertragung von Aufsichtsaufgaben und -

befugnissen auf die Behörde oder von der Behörde auf die nationale Ebene im 

Anschluss an ein Auswahlverfahren, einschließlich Regelungen über die 

Kontinuität laufender Aufsichtsverfahren oder Untersuchungen; 

d) die Verfahren für die Vorbereitung und Annahme von Entscheidungen über die 

Auswahl der Verpflichteten; 

e) die detaillierten Vorschriften und Regelungen für die Zusammensetzung und 

Arbeitsweise der in Artikel 16 Absätze 1 und 2 genannten gemeinsamen 

Aufsichtsteams. 

 Die Behörde legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 

zum 1. Januar 2026 vor. 
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Die Kommission wird ermächtigt, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Durchführungsstandards gemäß Artikel 53 zu erlassen. 

Artikel 16 

Gemeinsame Aufsichtsteams 

(1) Für die Beaufsichtigung jedes ausgewählten Verpflichteten wird ein gemeinsames 

Aufsichtsteam eingesetzt. Jedes gemeinsame Aufsichtsteam setzt sich aus Bediensteten der 

Behörde und der Finanzaufseher zusammen, die auf nationaler Ebene für die 

Beaufsichtigung des ausgewählten Verpflichteten zuständig sind. Die Mitglieder des 

gemeinsamen Aufsichtsteams werden gemäß Absatz 4 ernannt, wobei ihre Arbeit durch 

einen benannten Bediensteten der Behörde (im Folgenden „JST-Koordinator“) koordiniert 

wird. 

(2) Der JST-Koordinator sorgt für die Abstimmung der Arbeit innerhalb des gemeinsamen 

Aufsichtsteams. Die Mitglieder des gemeinsamen Aufsichtsteams befolgen die Weisungen 

des JST-Koordinators bezüglich ihrer Aufgaben im gemeinsames Aufsichtsteam. Ihre 

Aufgaben und Pflichten innerhalb ihrer jeweiligen Finanzaufseher bleiben davon 

unberührt. ▌ 
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Jeder Finanzaufseher, der mehr als einen seiner Bediensteten zum Mitglied des 

gemeinsamen Aufsichtsteams nach Absatz 4 ernennt, kann einen dieser Bediensteten als 

Unterkoordinator benennen (im Folgenden „nationaler Unterkoordinator“). Die 

nationalen Unterkoordinatoren unterstützten den JST-Koordinator bei der Organisation 

und der Koordinierung der Aufgaben im gemeinsamen Aufsichtsteam, insbesondere in 

Bezug auf die Bediensteten, die von demselben Finanzaufseher ernannt wurden, der 

auch den nationalen Unterkoordinator ernannt hat. Der nationale Unterkoordinator 

kann den von demselben Finanzaufseher ernannten Mitgliedern des gemeinsamen 

Aufsichtsteams Weisungen erteilen, wobei diese Weisungen jedoch nicht in Konflikt zu 

den Weisungen des JST-Koordinators stehen dürfen. 

(3) Zu den Aufgaben eines gemeinsamen Aufsichtsteams gehören: 

a) die Durchführung der aufsichtlichen Überprüfungen und Bewertungen der 

ausgewählten Verpflichteten; 

b) die Koordinierung von Vor-Ort-Kontrollen bei ausgewählten Verpflichteten und falls 

erforderlich die Vorbereitung von Aufsichtsmaßnahmen; 

c) die Mitwirkung an der Ausarbeitung von Beschlussentwürfen, die für den jeweiligen 

ausgewählten Verpflichteten gelten, die dem Verwaltungsrat und dem Direktorium 

unter Berücksichtigung der unter den Buchstaben a und b genannten Überprüfungen, 

Bewertungen und Vor-Ort-Kontrollen vorzulegen sind; 
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d) die Pflege von Kontakten mit den Finanzaufsehern, die für die Wahrnehmung von 

Aufsichtsaufgaben in einem Mitgliedstaat, in dem ein ausgewählter Verpflichteter 

niedergelassen ist, erforderlich ist. 

(4) Die Behörde ist für die Einsetzung und Zusammensetzung gemeinsamer Aufsichtsteams 

zuständig. Die Behörde und die betreffenden Finanzaufseher ernennen aus dem Kreis ihrer 

Bediensteten eine Person oder mehrere Personen als Mitglied/Mitglieder eines 

gemeinsamen Aufsichtsteams. Ein Bediensteter ▌kann als Mitglied mehrerer gemeinsamer 

Aufsichtsteams ernannt werden. 

(5) Die Behörde und die Finanzaufseher konsultieren einander und einigen sich auf den 

Einsatz von Bediensteten in Bezug auf die gemeinsamen Aufsichtsteams. 

(6) Die Behörde entwickelt interne operative Regeln und Verfahren in Bezug auf die 

Zusammensetzung der gemeinsamen Aufsichtsteams, insbesondere in Bezug auf die 

Bediensteten der einzelnen Finanzaufseher, den Status der Bediensteten der 

Finanzaufseher und die Bereitstellung von Bediensteten durch die Behörde an die 

gemeinsamen Aufsichtsteams, wodurch sichergestellt wird, dass diese Teams aus 

Bediensteten mit einem ausreichenden Maß an Wissen, Fachkenntnissen und 

Erfahrung und mit ausreichend Diversität in Bezug auf das Wissen, die Hintergründe, 

die Fachkenntnisse und die Erfahrungen bestehen. 
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Artikel 17 

Informationsersuchen 

(1) Die Behörde kann von ausgewählten Verpflichteten und den bei ihnen beschäftigten 

natürlichen Personen, den ihnen angehörenden juristischen Personen sowie Dritten, an die 

die ausgewählten Verpflichteten operative Aufgaben oder Tätigkeiten ausgelagert haben, 

und mit ihnen verbundenen natürlichen oder juristischen Personen verlangen, ihr alle 

Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigt, um die ihr durch diese 

Verordnung und anderes anwendbares Unionsrecht übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen oder deren Vertreter und bei juristischen Personen 

und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen 

Personen stellen die geforderten Informationen unverzüglich zur Verfügung und stellen 

sicher, dass sie eindeutig, zutreffend und vollständig sind. Ordnungsgemäß 

bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. 

Diese Mandanten bleiben in vollem Umfang verantwortlich, falls die erteilten Auskünfte 

unvollständig, falsch oder irreführend sind. 

(3) Erhält die Behörde die gemäß Absatz 1 angeforderten Informationen, so stellt sie diese 

dem betroffenen Finanzaufseher zur Verfügung. 
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Artikel 18 

Allgemeine Untersuchungen 

(1) Zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben kann die 

Behörde alle erforderlichen Untersuchungen in Bezug auf ausgewählte Verpflichtete oder 

natürliche oder juristische Personen durchführen, die bei einem ausgewählten 

Verpflichteten beschäftigt sind bzw. zu ihm gehören und in einem Mitgliedstaat 

niedergelassen oder ansässig sind. 

Zu diesem Zweck kann die Behörde 

a) die Vorlage von Unterlagen verlangen; 

b) die Bücher und Aufzeichnungen der betroffenen Personen prüfen und Kopien oder 

Auszüge aus den Büchern und Aufzeichnungen anfertigen; 

c) sich Zugang zu internen Prüfberichten, Bescheinigungen über die Rechnungslegung 

und Software, Datenbanken, IT-Tools oder anderen elektronischen Mitteln zur 

Aufzeichnung von Informationen verschaffen; 

d) sich Zugang zu Dokumenten und Informationen im Zusammenhang mit 

Entscheidungsprozessen verschaffen, darunter auch solche, die mithilfe von 

Algorithmen oder sonstigen digitalen Prozessen erstellt wurden; 
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e) von einer in Artikel 17 genannten Person oder deren Vertretern oder Mitarbeitern 

schriftliche oder mündliche Erklärungen einholen; 

f) jede andere Person befragen, die dieser Befragung zum Zweck der Einholung von 

Informationen über den Gegenstand einer Untersuchung zustimmt. 

(2) In Artikel 17 genannte Personen müssen sich den durch einen Beschluss der Behörde 

eingeleiteten Untersuchungen unterziehen. Behindert eine Person die Durchführung einer 

Untersuchung, leistet der Finanzaufseher des Mitgliedstaats, in dem sich die betroffenen 

Räumlichkeiten befinden, im Einklang mit dem jeweiligen nationalen Recht die 

erforderliche Unterstützung, einschließlich der Hilfe beim Zugang der Behörde zu den 

Geschäftsräumen der in Artikel 17 genannten natürlichen und juristischen Personen, sodass 

die in Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kompetenzen ausgeübt werden können. 
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Artikel 19 

Vor-Ort-Kontrollen 

(1) Zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben kann die 

Behörde nach vorheriger Unterrichtung des betreffenden Finanzaufsehers alle 

erforderlichen Vor-Ort-Kontrollen in den Geschäftsräumen der in Artikel 17 genannten 

natürlichen und juristischen Personen durchführen. Bei natürlichen Personen, deren 

Geschäftsräume gleichzeitig ihr privater Wohnsitz sind, holt die Behörde eine 

gerichtliche Genehmigung für eine Vor-Ort-Kontrolle ein. Die Behörde kann die Vor-

Ort-Kontrolle ohne vorherige Mitteilung an diese natürlichen und juristischen Personen 

durchführen, wenn die ordnungsgemäße Durchführung und die Effizienz der Kontrolle 

dies erfordern.  

(2) Die Behörde kann beschließen, ein gemeinsames Aufsichtsteam gemäß Artikel 16 oder 

ein spezielles Team, dem gegebenenfalls Mitglieder des gemeinsamen Aufsichtsteams 

angehören können, mit der Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen zu betrauen. Die 

Behörde ist für die Einrichtung und Zusammensetzung der Teams für die Vor-Ort-

Kontrollen zuständig, die in Abstimmung mit den Finanzaufsehern. 
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(3) Die Bediensteten der Behörde und andere von der Behörde zur Durchführung von Vor-Ort-

Kontrollen bevollmächtigte Personen können Geschäftsräume und Grundstücke der 

natürlichen oder juristischen Personen betreten, die Gegenstand eines von der Behörde 

erlassenen Untersuchungsbeschlusses sind, und nach Einholung einer gerichtlichen 

Anordnung für eine Vor-Ort-Kontrollen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels die 

Geschäftsräume der natürlichen Personen, die gleichzeitig deren privater Wohnsitz sind. 

Das Personal der Behörde und andere von der Behörde bevollmächtigte Personen 

verfügen über die in Artikel 21 vorgesehenen Befugnisse. 

(4) In Artikel 17 genannte natürliche und juristische Personen müssen sich den mit einem 

Beschluss der Behörde eingeleiteten Vor-Ort-Kontrollen unterziehen. 

(5) Die Bediensteten der Finanzaufsehers des Mitgliedstaats, in dem die Kontrolle 

durchgeführt werden soll, sowie andere von diesem Finanzaufseher entsprechend 

bevollmächtigte oder bestellte Begleitpersonen unterstützen unter Aufsicht und 

Koordinierung der Behörde die Bediensteten der Behörde und sonstige von ihr 

bevollmächtigte Personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 3 genannten 

Befugnisse. Die Bediensteten der Finanzaufseher des betreffenden Mitgliedstaats haben 

auch das Recht, an den Vor-Ort-Kontrollen teilzunehmen. 
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(6) Wenn sich eine Person der Durchführung einer nach Maßgabe dieses Artikels 

angeordneten Vor-Ort-Kontrolle widersetzt, so leistet die Finanzaufseher des betreffenden 

Mitgliedstaats im Einklang mit dem jeweiligen nationalen Recht die erforderliche 

Unterstützung. Soweit dies für die Kontrolle erforderlich ist, schließt eine solche 

Unterstützung die Versiegelung von Geschäftsräumen und Büchern oder Aufzeichnungen 

ein. Verfügt der betreffende Finanzaufseher nicht über die dafür notwendige Befugnis, so 

nutzt sie ihre Befugnisse, um die erforderliche Unterstützung von anderen nationalen 

Behörden anzufordern. 

Artikel 20 

Gerichtliche Genehmigung  

(1) Ist für eine Vor-Ort-Kontrolle gemäß Artikel 19 eine gerichtliche Genehmigung nach 

nationalem Recht erforderlich, so ersucht die Behörde um eine solche Genehmigung. 
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(2) Wird um eine Genehmigung nach Absatz 1 ersucht, prüft das nationale Gericht, ob der 

Beschluss der Behörde verbindlich ist und ob die Zwangsmaßnahmen, um die ersucht 

wurde, im Hinblick auf den Gegenstand der Kontrolle nicht willkürlich oder 

unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen 

kann das nationale Gericht die Behörde um ausführliche Erläuterungen bitten, 

insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus denen die Behörde annimmt, dass ein Verstoß 

gegen die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte erfolgt ist, sowie in Bezug auf die 

Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art der Beteiligung der den 

Zwangsmaßnahmen unterworfenen Person. Das nationale Gericht prüft jedoch weder die 

Notwendigkeit der Kontrolle noch verlangt es die Übermittlung der in den Akten der 

Behörde enthaltenen Informationen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses der Behörde 

unterliegt ausschließlich der Prüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union. 

Artikel 21 

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer in Artikel 5 Absatz 2 genannten Aufgaben verfügt die Behörde 

über die in den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels genannte Befugnis 

verwaltungsrechtliche Maßnahmen anzuwenden, um ausgewählte Verpflichtete dazu zu 

bewegen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn 
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a) festgestellt wurde, dass der ausgewählte Verpflichtete gegen die in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Unionsrechtsakte und nationalen Rechtsvorschriften verstößt; 

b) der Behörde ausreichende und beweisbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 

ausgewählte Verpflichtete wahrscheinlich gegen die Unionsrechtsakte und der 

nationalen Rechtsvorschriften gemäß Artikel 1 Absatz 2 verstoßen wird und die 

Anwendung einer verwaltungsrechtlichen Maßnahme den Eintritt des Verstoßes 

verhindern oder dessen Risiko verringern kann;  

c) auf der Grundlage einer hinreichend begründeten Feststellung der Behörde die 

internen Strategien, Verfahren und Kontrollen des ausgewählten Verpflichteten 

nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken der Geldwäsche, ihrer 

Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung, denen der ausgewählte Verpflichtete 

ausgesetzt ist, stehen. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 6 Absatz 1 verfügt die Behörde insbesondere über die 

Befugnis zur Anwendung folgender verwaltungsrechtlicher Maßnahmen: 

a) Abgabe von Empfehlungen; 

b) Erteilung einer Anordnung, nach der Verpflichtete die Vorschriften einzuhalten 

haben, einschließlich hinsichtlich der Umsetzung spezifischer Abhilfemaßnahmen; 
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c) öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und der Art des 

Verstoßes; 

d) Erteilung einer Anordnung, nach der die natürliche oder juristische Person ihre 

Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat; 

e) Einschränkung oder Begrenzung der Geschäftsbereiche, der Tätigkeiten oder des 

Netzes von Instituten, denen der ausgewählte Verpflichtete angehört, oder Auflage 

zur Veräußerung von Geschäftszweigen▌; 

f) Auflage zur Änderung der Leitungsstruktur; 

g) bei Verpflichteten, die einer Zulassungspflicht unterliegen, Vorschlag des Entzugs 

oder der Aussetzung dieser Zulassung an die Behörde, die die Zulassung erteilt hat; 

kommt die Behörde, die diese Zulassung erteilt hat, dem Vorschlag der Behörde 

zur Aussetzung oder zum Entzug nicht nach, fordert die Behörde sie auf, dies 

schriftlich zu begründen. 

(3) Durch die in Absatz 2 genannten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen kann die Behörde 

insbesondere: 
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a) verlangen, dass unverzüglich jegliche Daten oder Informationen, die für die 

Erfüllung der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Aufgaben erforderlich sind, 

bereitgestellt und jegliche Dokumente übermittelt werden, oder zusätzliche oder 

häufigere Berichterstattungspflichten vorschreiben; 

b) verlangen, dass die internen Strategien, Verfahren und Kontrollen verstärkt 

werden; 

c) verlangen, dass eine spezifische Strategie oder spezifische Anforderungen in Bezug 

auf Kategorien von Mandanten oder einzelne Mandanten, Transaktionen, 

Tätigkeiten oder Vertriebskanäle mit hohen Risiken von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung angewendet werden; 

▌ 

d) verlangen, dass Maßnahmen umgesetzt werden, um die mit den Tätigkeiten und 

Produkten ausgewählter Verpflichteter verbundenen Risiken der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung zu verringern; 

e) jeder Person, die Leitungsaufgaben bei einem ausgewählten Verpflichteten 

wahrnimmt, oder jeder anderen für den Verstoß verantwortlich gemachten 

natürliche Person vorübergehend verbieten, bei Verpflichteten Leitungsaufgaben 

wahrzunehmen.  

▌ 
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(4) Für die in Absatz 2 genannten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen werden, sofern 

relevant, verbindliche Fristen für deren Umsetzung gesetzt. Die Behörde verfolgt und 

bewertet die Umsetzung der geforderten Maßnahmen durch den ausgewählten 

Verpflichteten. 

(5) Die Finanzaufseher unterrichten die Behörde unverzüglich, wenn ihnen eine oder 

mehrere Hinweise darauf bekannt werden, dass ein ausgewählter Verpflichteter gegen 

die Verordnung (EU) 2023/1113 oder die Verordnung (EU) .../...+ verstoßen hat. 

(6) Die verhängten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein. 

Artikel 22  

▌Geldbußen  

(1) Für die Zwecke der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben 

kann die Behörde unter den in den Absätzen 2 bis 7 dieses Artikels genannten 

Bedingungen ▌Geldbußen verhängen, wenn ein ausgewählter Verpflichteter vorsätzlich 

oder fahrlässig gegen eine der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1113 oder der 

Verordnung (EU) .../...+ verstößt oder einem verbindlichen Beschluss nach Artikel 6 

Absatz 1 der vorliegenden Verordnung nicht nachkommt. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(2) Stellt das Direktorium der Behörde fest, dass ein ausgewählter Verpflichteter vorsätzlich 

oder fahrlässig einen schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstoß gegen 

unmittelbar geltende Anforderungen begangen hat, die in Verordnung (EU) 2023/1113 

oder Verordnung (EU) .../...+ enthalten sind, erlässt es gemäß Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels einen Beschluss zur Verhängung ▌von Geldbußen. ▌Für diese Verstöße 

verhängte Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder 

anstelle der in Artikel 21 Absatz 2 genannten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen 

verhängt. 

(3) Der Grundbetrag der ▌Geldbußen, auf die in Absatz 1 Bezug genommen wird, liegt 

innerhalb der folgenden Grenzen: 

a) bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen gegen eine oder 

mehrere Anforderungen in Bezug auf die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, 

gruppenweiten Strategien, Verfahren, Kontrollen oder Meldepflichten, die in zwei 

oder mehr Mitgliedstaaten, in denen ein ausgewählter Verpflichteter tätig ist, 

festgestellt wurden, beläuft sich die Höhe auf mindestens 500 000 EUR und darf 

2 000 000 EUR oder 1 % des Jahresumsatzes nicht übersteigen, je nachdem, welcher 

Wert höher ist; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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b) bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen gegen eine oder 

mehrere Anforderungen in Bezug auf die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, 

interne Strategien, Kontrollen und Verfahren oder Meldepflichten, die in einem 

Mitgliedstaat, in dem ein ausgewählter Verpflichteter tätig ist, festgestellt wurden, 

beläuft sich die Höhe auf mindestens 100 000 EUR und darf 1 000 000 EUR oder 

0,5 % des Jahresumsatzes nicht übersteigen, je nachdem, welcher Wert höher ist; 

c) bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen gegen alle 

anderen Anforderungen, die in zwei oder mehr Mitgliedstaaten, in denen ein 

ausgewählter Verpflichteter tätig ist, festgestellt wurden, beläuft sich die Höhe auf 

mindestens 100 000 EUR und darf 2 000 000 EUR nicht übersteigen; 

d) bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen gegen alle 

anderen Anforderungen, die in einem Mitgliedstaat festgestellt wurden, in dem ein 

ausgewählter Verpflichteter tätig ist, beläuft sich die Höhe auf mindestens 

100 000 EUR und darf 1 000 000 EUR nicht übersteigen; 

e) bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen gegen die in 

Artikel 6 Absatz 1 genannten Beschlüsse der Behörde beläuft sich die Höhe auf 

mindestens 100 000 EUR und darf 1 000 000 EUR nicht übersteigen. 
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(4) Die innerhalb der in Absatz 3 aufgeführten Grenzen festgelegten Grundbeträge werden 

erforderlichenfalls unter Berücksichtigung erschwerender oder mildernder Faktoren gemäß 

den maßgeblichen Koeffizienten in Anhang I angepasst. Die relevanten erschwerenden 

Koeffizienten werden einzeln auf den Grundbetrag angewendet. Ist mehr als ein 

erschwerender Koeffizient anzuwenden, wird die Differenz zwischen dem Grundbetrag 

und dem Betrag, der sich aus der Anwendung jedes einzelnen erschwerenden 

Koeffizienten ergibt, zum Grundbetrag hinzugerechnet. Können die aus dem Verstoß 

▌erzielten Gewinne oder die durch den Verstoß bei Dritten verursachten Verluste ermittelt 

werden, so werden sie nach Anwendung der Koeffizienten zum Gesamtbetrag der 

Geldbuße hinzugerechnet. 

(5) Die relevanten mildernden Koeffizienten werden einzeln auf den Grundbetrag angewendet. 

Ist mehr als ein mildernder Koeffizient anzuwenden, so wird die Differenz zwischen dem 

Grundbetrag und dem Betrag, der sich aus der Anwendung jedes einzelnen mildernden 

Koeffizienten ergibt, vom Grundbetrag abgezogen. 

(6) Der Höchstbetrag einer Geldbuße für schwerwiegende, wiederholte oder systematische 

Verstöße nach Absatz 3 Buchstaben a und b darf nach Anwendung der in den Absätzen 4 

und 5 genannten Koeffizienten 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes des Verpflichteten im 

vorangegangenen Geschäftsjahr nicht übersteigen. 
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(7) Der Höchstbetrag einer Geldbuße für schwerwiegende, wiederholte oder systematische 

Verstöße gemäß Absatz 3 Buchstaben c und d darf nach Anwendung der in den Absätzen 4 

und 5 genannten Koeffizienten 10 000 000 EUR ▌nicht übersteigen. 

(8) Handelt es sich bei dem ausgewählten Verpflichteten um ein Mutterunternehmen oder ein 

Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens, das einen konsolidierten Abschluss nach 

Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates37 

aufzustellen hat, so ist der relevante Gesamtumsatz der jährliche Gesamtumsatz oder die 

entsprechende Einkunftsart gemäß den geltenden Rechnungslegungsstandards, der bzw. 

die im letzten verfügbaren, vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an der Spitze 

gebilligten, konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist. 

(9) In von Absatz 1 dieses Artikels nicht erfassten Fällen kann die Behörde, wenn dies für die 

Zwecke der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben 

erforderlich ist, von den Finanzaufsehern verlangen, Verfahren einzuleiten, damit 

Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass im Einklang mit dem nationalen 

Recht zur Umsetzung der Richtlinie (EU) .../...+ und allen einschlägigen nationalen 

Rechtsvorschriften, die besondere Befugnisse übertragen, die bisher durch Unionsrecht 

nicht gefordert waren, geeignete ▌Geldbußen verhängt werden. Die verhängten 

Geldbußen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

                                                 
37 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 

+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 
(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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Unterabsatz 1 gilt für ▌Geldbußen, die gegen ausgewählte Verpflichtete wegen Verstößen 

gegen die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) .../...+ 

verhängt werden, sowie für ▌Geldbußen, die gegen Mitglieder des Leitungsorgans 

ausgewählter Verpflichteter verhängt werden, die nach nationalem Recht für einen Verstoß 

des ausgewählten Verpflichteten verantwortlich sind. 

(10) Die von der Behörde verhängten ▌Geldbußen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein.  

Bei der Festlegung der Höhe der Geldbuße berücksichtigt die Behörde gebührend, ob 

der ausgewählte Verpflichtete in der Lage ist, die Geldbuße zu zahlen, und konsultiert, 

falls die Geldbuße die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften beeinträchtigen 

könnte, die Behörden, die für die Überwachung der Einhaltung des geltenden 

Unionsrechts durch die ausgewählten Verpflichteten zuständig sind. 

                                                 
+ OJ: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) enthaltenen 

Richtlinie einfügen. 
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Artikel 23 

Zwangsgelder 

(1) Das Direktorium kann per Beschluss ein Zwangsgeld verhängen, um Folgendes zu 

erzwingen:  

a) dass ein ausgewählter Verpflichteter einen Verstoß beendet, wenn er einer nach 

Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben b, d, e oder f und Artikel 21 Absatz 3 angewandten 

verwaltungsrechtlichen Maßnahme nicht nachkommt; 

b) dass eine in Artikel 17 Absatz 1 genannte Person vollständige Informationen vorlegt, 

die mit einem Beschluss gemäß Artikel 6 Absatz 1 angefordert wurden; 

c) dass eine in Artikel 17 Absatz 1 genannte Person in eine Untersuchung einwilligt und 

insbesondere vollständige Aufzeichnungen, Daten, Verfahren oder sonstiges 

angefordertes Material vorlegt und sonstige Informationen, die im Rahmen einer 

gemäß Artikel 18 angeordneten Untersuchung beigebracht wurden, vervollständigt 

und korrigiert. 

(2) Das Zwangsgeld muss wirksam und verhältnismäßig sein. Das Zwangsgeld wird ▌ so 

lange verhängt, bis der betreffende ausgewählte Verpflichtete oder die betreffende Person 

die einschlägigen in Absatz 1 genannten verwaltungsrechtlichen Maßnahmeneinhält. 
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(3) Unbeschadet des Absatzes 2 beträgt die Höhe des Zwangsgelds höchstens 3 % des 

durchschnittlichen Tagesumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr bzw. bei natürlichen 

Personen 2 % des durchschnittlichen Tageseinkommens im letzten Kalenderjahr. Es wird 

ab dem im Beschluss über die Verhängung des Zwangsgelds festgelegten Termin 

berechnet.  

(4) Ein Zwangsgeld kann für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab der 

Bekanntgabe des Beschlusses der Behörde verhängt werden. Sofern der ausgewählte 

Verpflichtete nach Ablauf dieser Frist der verwaltungsrechtlichen Maßnahme noch 

nicht nachgekommen ist, kann die Behörde Zwangsgelder für einen weiteren Zeitraum 

von höchstens sechs Monaten verhängen. 

(5) Der Beschluss über die Verhängung eines Zwangsgeldes kann zu einem späteren 

Zeitpunkt rückwirkend bis zum Beginn der Anwendung der verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen getroffen werden. 

www.parlament.gv.at



 

 150 

 

Artikel 24 

Anhörung von Personen, die einem Verfahren unterworfen sind 

(1) Bevor das Direktorium gemäß Artikel 22 oder 23 einen Beschluss zur Verhängung einer 

Geldbuße oder eines Zwangsgeldes fasst, gibt es den Personen, die dem Verfahren 

unterworfen sind, Gelegenheit, zu den Feststellungen der Behörde gehört zu werden. Das 

Direktorium stützt seine Beschlüsse nur auf Feststellungen, zu denen sich die dem 

Verfahren unterworfenen Personen äußern konnten. 

(2) Die Verteidigungsrechte der Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, müssen 

während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt werden. Sie haben vorbehaltlich des 

berechtigten Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 

Recht auf Einsicht in die Akten der Behörde. Vom Recht auf Akteneinsicht ausgenommen 

sind vertrauliche Informationen sowie interne vorbereitende Unterlagen der Behörde. 
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Artikel 25 

Bekanntmachung von ▌verwaltungsrechtlichen Maßnahmen, Geldbußen und Zwangsgeldern 

(1) Die Behörde macht jeden Beschluss, mit dem Geldbußen oder ein Zwangsgelder 

verhängt oder in Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben c bis g genannte verwaltungsrechtliche 

Maßnahmen angewandt werden, die in den in Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Fällen erlassen wurden, unmittelbar nachdem die für den Verstoß 

verantwortliche Person von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt wurde bekannt. Bei 

der Bekanntmachung werden mindestens Art und Wesen des Verstoßes, die Identität der 

verantwortlichen Person sowie – im Falle von Geldbußen oder Zwangsgeldern – die 

jeweiligen Beträge bekannt gemacht. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die Behörde in Fällen, in denen die 

Bekanntmachung verwaltungsrechtliche Maßnahmen betrifft, gegen die ein 

Rechtsbehelf eingelegt werden kann und die nicht darauf abzielen, schwerwiegende, 

wiederholte und systematische Verstöße abzustellen, die Bekanntmachung dieser 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist beim 

Gerichtshof der Europäischen Union verschieben.  

www.parlament.gv.at



 

 152 

 

(2) Nach Ablauf der Frist für eine Überprüfung des Beschlusses durch den administrativen 

Überprüfungsausschuss oder, wenn der Verpflichtete nicht um eine solche Überprüfung 

ersucht hat, nach Ablauf der Frist für die Einlegung eines Rechtsbehelfs beim 

Gerichtshof der Europäischen Union macht die Behörde die Informationen über ein 

solches Ersuchen auf Überprüfung oder einen solchen Rechtsbehelf bekannt. Alle 

weiteren Informationen über das Ergebnis einer solchen Überprüfung oder eines 

solchen Rechtsbehelfs werden von der Behörde unmittelbar nach Erhalt dieser 

Informationen bekannt gemacht. Jeder Beschluss, mit dem ein Beschlusses über die 

Verhängung einer Geldbuße oder eines Zwangsgelds oder über die Anwendung einer 

verwaltungsrechtlichen Maßnahme gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a für ungültig 

erklärt wird, wird ebenfalls bekannt gemacht. 

(3) Hält Behörde die Bekanntmachung der Identität oder der personenbezogenen Daten der 

verantwortlichen Personen nach einer fallbezogenen Prüfung für unverhältnismäßig 

oder wenn die Veröffentlichung dieser Daten die Stabilität von Finanzmärkten oder 

laufende Untersuchungen gefährdet, verfährt die Behörde ungeachtet der in Absatz 1 

genannten Anforderung wie folgt: 

a) sie macht den Beschluss erst dann bekannt, wenn die Gründe für ihre 

Nichtbekanntmachung weggefallen sind; 
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b) sie macht den Beschluss im Einklang mit dem nationalen Recht auf anonymer Basis 

bekannt, wenn diese anonymisierte Bekanntmachung den wirksamen Schutz der 

betreffenden personenbezogenen Daten gewährleistet; in diesem Fall kann die 

Bekanntmachung der einschlägigen Daten für eine vertretbare Zeitspanne 

zurückgestellt werden, wenn vorausgesehen wird ist, dass die Gründe für die 

anonymisierte Bekanntmachung bei Ablauf dieser Zeitspanne nicht mehr bestehen;  

c) sie sieht davon ab, den Beschluss bekanntzumachen, wenn die Möglichkeiten nach 

den Buchstaben a und b ihrer Ansicht nach nicht ausreichen, um eine der folgenden 

Situationen zu gewährleisten: 

i) die Stabilität der Finanzmärkte wird nicht gefährdet, oder 

ii) bei gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a angewandten 

verwaltungsrechtlichen Maßnahmen, die als geringfügig angesehen werden, 

ist bei der Bekanntmachung des Beschlusses die Verhältnismäßigkeit 

gewahrt. 

(4) Die Behörde macht jede Veröffentlichung nach diesem Artikel für einen Zeitraum von 

fünf Jahren auf ihrer Website zugänglich. 
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Artikel 26 

Durchsetzung von Geldbußen und Zwangsgeldern und Zuweisung der Beträge dieser Geldbußen 

und Zwangsgeldern 

(1) Gemäß den Artikeln 22 und 23 verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind 

vollstreckbar.  

Die Vollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts des Staates, in 

dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach 

einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der 

Behörde, welche die Regierung eines jeden Mitgliedstaats zu diesem Zweck bestimmt 

und der Kommission und dem Gerichtshof der Europäischen Union benennt, dem 

Beschluss über die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern gemäß den 

Artikeln 22 und 23 angefügt.  

Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden Partei 

erfüllt, so kann diese Partei die Vollstreckung nach nationalem Recht betreiben, indem 

sie die zuständige Stelle unmittelbar anruft.  
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Die Vollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die einzelstaatlichen Rechtsprechungsorgane 

zuständig. 

(2) Die Beträge der Geldbußen und Zwangsgelder werden dem Gesamthaushaltsplan der 

Union zugewiesen. 

Artikel 27 

Verfahrensvorschriften für das Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen und die Verhängung von 

▌Geldbußen und Zwangsgeldern 

(1) Stellt die Behörde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung fest, dass 

es ernsthafte Anhaltspunkte für das mögliche Vorliegen von Tatsachen gibt, die einen oder 

mehrere der in Anhang II aufgeführten Verstöße darstellen können, benennt sie aus dem 

Kreis ihrer Bediensteten ein unabhängiges Untersuchungsteam, das mit der Untersuchung 

des Sachverhalts beauftragt wird. Das Untersuchungsteam ist und war nicht an der direkten 

Beaufsichtigung des ausgewählten Verpflichteten beteiligt und nimmt seine Aufgaben 

unabhängig vom Direktorium wahr. Die Behörde arbeitet interne Verfahren aus, um die 

Regeln für die Auswahl der Mitglieder des unabhängigen Untersuchungsteams 

festzulegen, insbesondere im Hinblick auf das Wissen, den Hintergrund, die 

Fachkenntnisse und die Erfahrung dieser Mitglieder. 
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(2) Das Untersuchungsteam prüft die mutmaßlichen Verstöße unter Berücksichtigung etwaiger 

Stellungnahmen der Personen, die der Untersuchung unterworfen sind, und legt dem 

Direktorium ein vollständiges Dossier mit seinen Feststellungen vor. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das Untersuchungsteam nach Artikel 17 

Informationen anfordern und nach den Artikeln 18 und 19 Untersuchungen und Vor-Ort-

Kontrollen durchführen. 

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat das Untersuchungsteam Zugang zu allen Unterlagen 

und Informationen, die das gemeinsame Aufsichtsteam bei seinen Aufsichtstätigkeiten 

zusammengetragen hat. 

(3) Beim Abschluss seiner Untersuchung gibt das Untersuchungsteam den Personen, die der 

Untersuchung unterworfen sind, Gelegenheit, zu den untersuchten Fragen angehört zu 

werden, bevor es dem Direktorium das Dossier mit seinen Feststellungen vorlegt. Das 

Untersuchungsteam stützt seine Feststellungen nur auf Tatsachen, zu denen die Personen, 

die der Untersuchung unterworfen sind, Stellung nehmen konnten. 

Während der Untersuchungen nach diesem Artikel sind die Verteidigungsrechte der 

betreffenden Personen in vollem Umfang zu wahren. 
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(4) Legt das Untersuchungsteam dem Direktorium das Dossier mit seinen Feststellungen vor, 

so teilt es dies den der Untersuchung unterworfenen Personen mit. Die Personen, die den 

Untersuchungen unterworfen sind, haben Recht auf Einsicht in das Dossier, vorbehaltlich 

des berechtigten Interesses von anderen Personen an der Wahrung ihrer 

Geschäftsgeheimnisse. Das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakte gilt nicht für 

vertrauliche Informationen, die Dritte betreffen. 

(5) Anhand des Dossiers mit den Feststellungen des Untersuchungsteams und – wenn die 

betreffenden Personen darum ersuchen – nach der gemäß Artikel 24 Absatz 1 erfolgten 

Anhörung der Personen, die den Untersuchungen unterworfen waren, beschließt das 

Direktorium, ob die Personen, die den Untersuchungen unterworfen waren, einen oder 

mehrere der in Anhang II aufgeführten Verstöße begangen haben; ist dies der Fall, so 

verhängt es eine Geldbuße nach Artikel 22 und wendet neben oder anstelle der 

Verhängung einer Geldbuße eine verwaltungsrechtliche Maßnahme nach Artikel 21 an. 

(6) Das Untersuchungsteam nimmt nicht an den Beratungen des Direktoriums teil und greift in 

keiner anderen Weise in den Entscheidungsprozess des Direktoriums ein. 
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(7) Die Kommission erlässt weitere Verfahrensvorschriften für die Ausübung der Befugnis zur 

Verhängung von ▌Geldbußen oder Zwangsgeldern, einschließlich Bestimmungen zu den 

Verteidigungsrechten, zu Zeitpunkten und Fristen und zu der Einziehung der ▌Geldbußen 

und Zwangsgelder, und sie erlässt detaillierte Bestimmungen zur Verjährung bezüglich der 

Verhängung und Vollstreckung von Strafen. 

Die Vorschriften nach Unterabsatz 1 werden anhand delegierter Rechtsakte zur Ergänzung 

dieser Verordnung nach Artikel 100 erlassen. 

Die Kommission erlässt die in Unterabsatz 2 genannten delegierten Rechtsakte bis zum 1. 

Januar 2027. 

(8) Stellt die Behörde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung 

schwerwiegende Anhaltspunkte für das Vorliegen von Tatsachen fest, die Straftaten 

darstellen könnten, verweist sie diese Sachverhalte zur strafrechtlichen Verfolgung an die 

zuständigen nationalen Behörden. Ferner sieht die Behörde davon ab, ▌Geldbußen oder 

Zwangsgelder zu verhängen, wenn ein früherer Freispruch oder eine frühere Verurteilung 

aufgrund identischer Tatsachen oder im Wesentlichen gleichartiger Tatsachen als Ergebnis 

eines Strafverfahrens nach nationalem Recht Rechtskraft erlangt hat. 
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Artikel 28 

Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Befugnis zu unbeschränkter Überprüfung von 

Beschlüssen der Behörde, mit denen eine▌ Geldbuße oder ein Zwangsgeld verhängt wird. Er kann 

die verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen. 

Artikel 29 

Sprachenregelung bei der direkten Aufsicht 

(1) Die Behörde und die Finanzaufseher treffen Regelungen für ihre Kommunikation im 

Rahmen des Aufsichtssystems für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, einschließlich der zu verwendenden Sprache(n). 

(2) Jedes Dokument, das ein ausgewählter Verpflichteter oder eine andere natürliche oder 

juristische Person, die den Aufsichtsverfahren der Behörde als Einzelperson unterworfen 

ist, der Behörde vorlegt, kann in einer der Amtssprachen der Union abgefasst werden, die 

von dem ausgewählten Verpflichteten oder der betreffenden natürlichen oder juristischen 

Person gewählt wird. 
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(3) Die Behörde, die ausgewählten Verpflichteten und jede andere juristische oder natürliche 

Person, die den Aufsichtsverfahren der Behörde als Einzelperson unterworfen ist, können 

vereinbaren, in ihrer schriftlichen Kommunikation, auch in Bezug auf die 

Aufsichtsbeschlüsse der Behörde, ausschließlich eine der Amtssprachen der Union zu 

verwenden. 

(4) Wird eine Vereinbarung über die ausschließliche Verwendung einer Sprache gemäß 

Absatz 3 später widerrufen, so betrifft dieser Widerruf lediglich die Aspekte des 

Aufsichtsverfahrens der Behörde, die noch nicht ausgeführt wurden. 

(5) Sofern Beteiligte einer mündlichen Anhörung darum ersuchen, in einer anderen 

Amtssprache der Union als der Sprache des Aufsichtsverfahrens der Behörde gehört zu 

werden, ist der Behörde dieser Bedarf unter Wahrung einer ausreichenden Frist vorab 

mitzuteilen, damit sie die erforderlichen Vorkehrungen treffen kann. 
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ABSCHNITT 4 

INDIREKTE BEAUFSICHTIGUNG NICHT AUSGEWÄHLTER VERPFLICHTETER 

Artikel 30 

Bewertung des Stands der Aufsichtskonvergenz 

(1) Die Behörde nimmt regelmäßige Bewertungen einiger oder aller Tätigkeiten eines, 

mehrerer oder aller Finanzaufseher sowie ihrer Instrumente und Ressourcen vor. Im 

Rahmen jeder Bewertung bewertet die Behörde, inwieweit ein Finanzaufseher seine 

Aufgaben gemäß der Richtlinie (EU) .../...+ wahrnimmt, und ergreift die erforderlichen 

Schritte, um ein durchgehend hohes Niveau der Aufsichtsstandards und -praktiken 

sicherzustellen. Die Bewertungen tragen dem Grad der Harmonisierung der 

Aufsichtsansätze Rechnung und umfassen zu diesem Zweck eine Überprüfung der 

Anwendung der gesamten oder eines Teils der gemäß Artikel 8 entwickelten 

Aufsichtsmethode zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und sie 

erfassen alle Finanzaufseher in einem einzelnen Bewertungszyklus. Das Direktorium 

nimmt nach Anhörung des Verwaltungsrats in seiner Aufsichtszusammensetzung einen 

Bewertungszyklusplan an. Der Verwaltungsrat kann mit Zweidrittelmehrheit seiner 

Mitglieder vom Direktorium die Annahme eines neuen Plans verlangen. Die Dauer eines 

jeden Bewertungszyklus wird von der Behörde festgelegt und darf sieben Jahre nicht 

überschreiten.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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Die Behörde arbeitet Methoden aus, die eine einheitliche Bewertung von und einen 

Vergleich zwischen den im selben Zyklus analysierten Finanzaufsehern ermöglichen. 

Nach Abschluss jedes Bewertungszyklus legt die Behörde dem Europäischen Parlament 

und dem Rat ihre Erkenntnisse vor. 

(2) Die Bewertungen werden von den Bediensteten der Behörde sowie im Anschluss an eine 

offene Aufforderung zur Beteiligung von Bediensteten der Finanzaufseher, die keiner 

Überprüfung unterliegen, auf freiwilliger Basis durchgeführt. Sofern erforderlich werden 

die Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte internationaler Organisationen und 

zwischenstaatlicher Stellen mit Zuständigkeiten im Bereich der Verhinderung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei den Bewertungen gebührend berücksichtigt. 

Bei den Bewertungen können auch die Informationen in der gemäß Artikel 11 

eingerichteten zentralen Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung gebührend berücksichtigt werden. 
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(3) Die Behörde erstellt einen Bericht mit den Ergebnissen jeder Bewertung. Ein Entwurf des 

Berichts wird dem bewerteten Finanzaufseher, der Gegenstand der Bewertung ist, zur 

Stellungnahme vorgelegt, bevor er durch den Verwaltungsrat in seiner 

Aufsichtszusammensetzung geprüft wird. Innerhalb einer von der Behörde festgelegten 

Frist übermittelt der Finanzaufseher, der Gegenstand der Bewertung ist, seine 

Anmerkungen zum Berichtsentwurf. Der Abschlussbericht wird vom Direktorium unter 

Berücksichtigung der Bemerkungen des Verwaltungsrats in seiner 

Aufsichtszusammensetzung angenommen. Das Direktorium sorgt für Kohärenz in der 

Anwendung der Bewertungsmethode. In dem Bericht werden die zu ergreifenden 

spezifischen Folgemaßnahmen angegeben und erläutert, die vom der Bewertung 

unterzogenen Finanzaufseher zu ergreifen sind und die aufgrund der Bewertung als 

angemessen, verhältnismäßig und notwendig erachtet werden. Die Folgemaßnahmen 

können in Form von Leitlinien und Empfehlungen des Verwaltungsrats angenommen 

werden. Die Folgemaßnahmen können auch in Form individueller Empfehlungen des 

Direktoriums angenommen werden. Diese individuellen Folgemaßnahmen werden nur 

mit der Zustimmung der betreffenden Finanzaufseher und nur in zusammengefasster 

oder verdichteter Form veröffentlicht, sodass es nicht möglich ist, einzelne 

Finanzinstitute zu identifizieren. Die veröffentlichte Fassung des Berichts enthält weder 

vertrauliche Informationen noch Verweise auf bestimmte Finanzaufseher. 
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(4) Die Finanzaufseher unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um den spezifischen 

Folgemaßnahmen, die ihnen infolge der Bewertung vorgeschrieben werden, 

nachzukommen. Die Finanzaufseher halten die Behörde soweit erforderlich regelmäßig 

über die Art der Maßnahmen, die sie als Reaktion auf den in Absatz 3 genannten 

Bericht ergriffen haben, auf dem Laufenden. 

Artikel 31 

Koordinierung und Erleichterung der Arbeit der Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor 

(1) Die Behörde stellt im Rahmen ihrer Befugnisse und unbeschadet der Befugnisse der 

zuständigen Finanzaufseher sicher▐, dass Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor für nicht ausgewählte 

Verpflichtete, die Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten betreiben, gemäß 

Artikel 49 der Richtlinie (EU) .../...+ eingerichtet werden und einheitlich funktionieren. Zu 

diesem Zweck kann die Behörde 

a) ein Kollegium einrichten, sofern ein solches Kollegium noch nicht eingerichtet 

wurde, obwohl die Bedingungen für seine Einrichtung gemäß Artikel 49 der 

Richtlinie (EU) .../...+ erfüllt sind, und Sitzungen des Kollegiums einberufen und 

organisieren; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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b) bei der Organisation von Sitzungen des Kollegiums Unterstützung leisten, wenn die 

zuständigen Finanzaufseher darum ersuchen; 

c) bei der Organisation gemeinsamer Aufsichtspläne und gemeinsamer Vor-Ort-

Kontrollen und Untersuchungen außerhalb des Standorts Unterstützung leisten; 

d) in Zusammenarbeit mit den Finanzaufsehern zur Erleichterung der Arbeit des 

Kollegiums alle einschlägigen Informationen sammeln und austauschen und diese 

Informationen den Behörden des Kollegiums zugänglich machen; 

e) wirksame und effiziente Aufsichtstätigkeiten und -praktiken fördern, einschließlich 

der Bewertung der Risiken, denen die nicht ausgewählten Verpflichteten ausgesetzt 

sind oder ausgesetzt sein könnten;  

f) die Tätigkeiten der Finanzaufsehern im Einklang mit den in dieser Verordnung 

festgelegten Aufgaben und Befugnissen überwachen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 genießen die Bediensteten der Behörde alle Rechte auf 

Teilhabe an den Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und können daher an deren Aktivitäten teilnehmen, einschließlich 

Vor-Ort-Kontrollen, die gemeinsam von zwei oder mehr Finanzaufsehern durchgeführt 

werden. 
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Artikel 32 

Ersuchen, unter außergewöhnlichen Umständen tätig zu werden, im Anschluss an Hinweise auf 

schwerwiegende, wiederholte oder systematische Verstöße 

(1) Die Finanzaufsehern unterrichten die Behörde, wenn sich die Lage eines nicht 

ausgewählten Verpflichteten hinsichtlich der Einhaltung der Verordnung (EU) .../...+, der 

Verordnung (EU) 2023/1113, anderer zur Durchführung dieser Verordnungen 

erlassener Rechtsvorschriften oder von einem Aufseher erlassener Verwaltungsakte und 

seiner Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung rasch und 

erheblich verschlechtert, insbesondere wenn sich eine solche Verschlechterung negativ auf 

mehrere Mitgliedstaaten oder die Union insgesamt auswirken oder die Integrität des 

Finanzsystems der Union▌ beeinträchtigen könnte. 

(2) Die Behörde kann, wenn ihr Hinweise auf schwerwiegende, wiederholte oder 

systematische Verstöße eines nicht ausgewählten Verpflichteten vorliegen, die für diesen 

zuständigen Finanzaufseher auffordern,  

a) die entsprechenden Hinweise zu untersuchen, die Verstöße▌ gegen das 

Unionsrecht und – sofern das einschlägige Unionsrecht in Form von Richtlinien 

vorliegt oder den Mitgliedstaaten ausdrücklich Optionen einräumt – Verstöße gegen 

die nationalen Rechtsvorschriften betreffen könnten, soweit mit diesem nationalen 

Recht Richtlinien umgesetzt oder den Mitgliedstaaten im Unionsrecht eingeräumte 

Optionen ausgeübt werden, und  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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b) in Erwägung ziehen, im Einklang mit dem unmittelbar anwendbaren Unionsrecht 

oder dem nationalen Recht zur Umsetzung von Richtlinien gegen dieses 

Unternehmen Strafen für solche Verstöße zu verhängen.  

In diesem Zusammenhang kann die Behörde erforderlichenfalls der Finanzaufseher eines 

nicht ausgewählten Verpflichteten auch auffordern, einen an dieses Unternehmen 

gerichteten Beschluss im Einzelfall anzunehmen, mit dem von diesem verlangt wird, alle 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um seinen Verpflichtungen nach unmittelbar 

anwendbarem Unionsrecht oder nach nationalem Recht, soweit damit Richtlinien 

umgesetzt oder den Mitgliedstaaten im Unionsrecht eingeräumte Optionen ausgeübt 

werden, nachzukommen, einschließlich der Einstellung jedweder Praktiken. Die in diesem 

Absatz genannten Ersuchen dürfen die laufenden Aufsichtsmaßnahmen des 

Finanzaufsehers, an den das jeweilige Ersuchen gerichtet ist, nicht behindern. 

(3) Ein Ersuchen nach Absatz 2 kann eingeleitet werden, wenn der Behörde Hinweise auf 

einen schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstoß vorliegen: 

a) nach Meldungen der Finanzaufseher gemäß Absatz 1; 

b) als Ergebnis der von der Behörde selbst erhobenen stichhaltigen Informationen 

oder 

c) nach Eingang von Informationen von Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union oder aus anderen zuverlässigen und verlässlichen 

Informationsquellen. 
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(4) Der betreffende Finanzaufseher kommt jeder an sie nach Absatz 2 gerichteten 

Aufforderung nach und unterrichtet die Behörde möglichst bald, spätestens innerhalb von 

zehn Arbeitstagen ab dem Tag der Mitteilung eines solchen Ersuchens, über die Schritte, 

die er unternommen hat oder zu unternehmen gedenkt, um dieser Aufforderung 

nachzukommen. 

(5) Wenn innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem Tag der Mitteilung des Ersuchens ▌einer in 

Absatz 2 genannten Aufforderung nicht nachgekommen wird oder der Behörde keine 

Informationen dazu mitgeteilt werden, welche Schritte unternommen wurden oder geplant 

sind, ▌so kann die Behörde die Kommission darum ersuchen, der Behörde die 

Genehmigung zu erteilen, die in Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 1 genannten 

einschlägigen Aufgaben und Befugnisse im Zusammenhang mit der direkten 

Beaufsichtigung des nicht ausgewählten Verpflichteten von dem betreffenden 

Finanzaufseher zeitweilig auf die Behörde zu übertragen.  

(6) Ein von der Behörde gemäß Absatz 5 an die Kommission gerichtetes Ersuchen muss 

Folgendes umfassen: 

a) eine Beschreibung der schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen 

Verstöße des nicht ausgewählten Verpflichteten gegen die unmittelbar anwendbaren 

Anforderungen und eine Erläuterung dazu, warum diese Verstöße in den 

Zuständigkeitsbereich der Behörde gemäß den Absätzen 2 und 3 fallen; 
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b) eine Erläuterung, warum das in Absatz 2 genannte Ersuchen an den Finanzaufseher 

nicht dazu führte, dass innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist Maßnahmen 

getroffen wurden, gegebenenfalls einschließlich der Information, dass der 

Finanzaufseher keine Antwort übermittelt hat;  

c) eine vorgeschlagene Frist von höchstens drei Jahren, in der die Behörde die 

einschlägigen Aufgaben und Befugnisse in Bezug auf den nicht ausgewählten 

Verpflichteten ausüben wird; 

d) eine Beschreibung der Maßnahmen, die die Behörde in Bezug auf den betreffenden 

nicht ausgewählten Verpflichteten nach der Übertragung der einschlägigen Aufgaben 

und Befugnisse zu ergreifen beabsichtigt, um gegen die in Absatz 2 genannten 

schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstöße vorzugehen; 

e) jede einschlägige Kommunikation zwischen der Behörde und dem betreffenden 

Finanzaufseher. 
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(7) Die Kommission hat nach dem Eingang des Ersuchens der Behörde einen Monat Zeit, um 

auf der Grundlage von den gemäß Absatz 6 erhaltenen Informationen im Wege eines 

hinreichend begründeten Beschlusses zu entscheiden, ob sie die Übertragung der 

einschlägigen Aufgaben und Befugnisse genehmigt oder ablehnt. Der Beschluss wird der 

Behörde mitgeteilt, die ihrerseits den Finanzaufseher und den nicht ausgewählten 

Verpflichteten unverzüglich davon in Kenntnis setzt. Das Europäische Parlament und der 

Rat werden von dem Beschluss in Kenntnis gesetzt. 

(8) Am zehnten Arbeitstag, nach dem der Behörde der Beschluss zur Genehmigung der 

Übertragung von Aufgaben und Befugnissen in Bezug auf den nicht ausgewählten 

Verpflichteten mitgeteilt wurde, gilt der nicht ausgewählte Verpflichtete für die Zwecke 

der Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel 5 Absatz 2 und der Befugnisse nach 

Artikel 6 Absatz 1 und nach Artikel 17 bis 23 als ausgewählter Verpflichteter. In dem 

Beschluss der Kommission wird eine Frist für die Wahrnehmung dieser Aufgaben und 

Befugnisse gesetzt, nach deren Ablauf sie automatisch an den betreffenden Finanzaufseher 

zurückübertragen werden. 
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(9) Nach Konsultation des betreffenden Finanzaufsehers kann die Behörde die Kommission 

darum ersuchen, die Anwendung des Beschlusses zur Genehmigung der Übertragung 

von Aufgaben und Befugnissen zu verlängern. Dieses Ersuchen ist mindestens zwei 

Monate vor Ablauf des ursprünglichen Zeitraums zu stellen. 

Dem in Unterabsatz 1 genannte Ersuchen wird mindestens Folgendes beigefügt: 

a) eine Beschreibung der Maßnahmen, die die Behörde in Bezug auf den 

betreffenden Verpflichteten ergriffen hat, und der weiteren Maßnahmen, die sie zu 

ergreifen beabsichtigt;  

b) eine Begründung, aus der hervorgeht, warum diese verbleibenden Maßnahmen 

Verstöße betreffen, die gemäß Absatz 2 weiterhin in die Zuständigkeit der Behörde 

fallen;  

c) eine vorgeschlagene Dauer von höchstens drei Jahren für die weitere 

Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Aufgaben und der in Artikel 6 

Absatz 1 und den Artikeln 17 bis 23 genannten Befugnisse in Bezug auf den 

Verpflichteten;  

d) jede einschlägige Kommunikation zwischen der Behörde und dem betreffenden 

Finanzaufseher. 
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Die Kommission erlässt binnen der in Absatz 7 genannten Frist einen Beschluss 

darüber, ob die Verlängerung gewährt wird. Jede gemäß diesem Absatz gewährte 

Verlängerung kann nur einmal gewährt werden.  

Artikel 33 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Finanzaufsehern in grenzübergreifenden 

Fällen 

(1) Die Behörde kann die Finanzaufseher auf Ersuchen eines oder mehrerer 

Finanzaufseher entsprechend den Artikeln 46, 47, 49 oder 54 der Richtlinie (EU) .../...+ 

oder in anderen Fällen, in denen ein Finanzaufseher mit dem Verfahren oder dem 

Inhalt einer Maßnahme, einer vorgeschlagenen Maßnahme oder der Untätigkeit eines 

anderen Finanzaufsehers nicht einverstanden ist, bei der Erzielung einer Einigung 

gemäß dem in den Absätzen 3, 4 und 5 des vorliegenden Artikels beschriebenen 

Verfahren unterstützen, sofern dies seine eigenen Aufsichtsaufgaben und -

zuständigkeiten in Bezug auf einen bestimmten nicht ausgewählten Verpflichteten bzw. 

mehrere nicht ausgewählte Verpflichtete betrifft.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(2) In anderen als den unter die Artikel 46, 47, 49 und 54 der Richtlinie (EU) .../...+ 

fallenden Fällen ersucht ein Finanzaufseher die Behörde unverzüglich um 

Unterstützung, wenn eine Bestimmung des Unionsrechts den Finanzaufseher 

verpflichtet, mit einem anderen Finanzaufseher eine Einigung, eine Vereinbarung oder 

eine andere Form der etablierten oder formalisierten Zusammenarbeit im 

Zusammenhang mit der Beaufsichtigung bestimmter nicht ausgewählter Verpflichteter 

zu erreichen, und wenn einer der folgenden Fälle eintritt:  

a) die Vereinbarung wurde erzielt, aber von einer der Parteien nicht wirksam 

angewandt oder eingehalten;  

b) ein Finanzaufseher kommt auf der Grundlage objektiver Gründe zu dem Schluss, 

dass eine Meinungsverschiedenheit besteht; 

c) seit dem Tag, an dem bei einem Finanzaufseher das Ersuchen eines anderen 

Finanzaufsehers eingegangen ist, im Hinblick auf die Einhaltung der in Artikel 1 

Absatz 2 dieser Verordnung genannten Gesetzgebungsakte eine bestimmte 

Maßnahme zu ergreifen, sind zwei Monate vergangen, ohne dass der 

Finanzaufseher, an den das Ersuchen gerichtet ist, einen Beschluss gefasst hätte, 

mit dem er dem Ersuchen nachkommt.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(3) Das Direktorium prüft jedes in den Absätzen 1 und 2 genannte Ersuchen und teilt den 

betreffenden Parteien mit, ob es das Ersuchen für gerechtfertigt hält und beabsichtigt, 

ihm gemäß diesem Artikel nachzukommen. 

(4) Die Behörde setzt den Finanzaufsehern für die Beilegung ihrer 

Meinungsverschiedenheit eine Frist unter Berücksichtigung aller einschlägigen Fristen, 

die im Unionsrecht festgelegt sind, sowie unter Berücksichtigung der Komplexität und 

Dringlichkeit der Angelegenheit. Für die Zwecke der Phase der Beilegung der 

Meinungsverschiedenheiten fungiert die Behörde als Vermittlerin. Soweit erforderlich 

oder im Unionsrecht vorgesehen, gibt sie eine Stellungnahme dazu ab, wie die 

Meinungsverschiedenheit beigelegt werden kann.  

(5) Erzielen die Finanzaufseher innerhalb der in Absatz 4 genannten Phase der Beilegung 

der Meinungsverschiedenheiten keine Einigung oder folgen sie nicht der von der 

Behörde abgegebenen Stellungnahme, so kann die Behörde die Finanzaufseher dazu 

verpflichten, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder von solchen abzusehen, um die 

Streitigkeit beizulegen und die Einhaltung des Unionsrechts sicherzustellen. Der 

Beschluss der Behörde ist für die Finanzaufseher bindend. Die Behörde kann die 

Finanzaufseherin ihrem Beschluss auffordern, einen von ihnen getroffenen Beschluss 

aufzuheben oder abzuändern oder von ihren Befugnissen nach dem geltenden 

Unionsrecht Gebrauch zu machen.  
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(6) Die Behörde setzt die Finanzaufseher von dem Abschluss der Verfahren nach den 

Absätzen 4 und 5 sowie gegebenenfalls von ihrem nach Absatz 5 gefassten Beschluss in 

Kenntnis. 

(7) Jede Maßnahme der Finanzaufseher im Zusammenhang mit Sachverhalten, die 

Gegenstand eines Beschlusses im Sinne von Absatz 5 ist, muss mit diesem Beschluss in 

Einklang stehen.  

(8) In dem in Artikel 84 genannten Bericht legt der Vorsitzende der Behörde die Art der 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Finanzaufsehern, die erzielten Einigungen 

und die zur Beilegung solcher Meinungsverschiedenheiten getroffenen Beschlüsse dar.  

Artikel 34 

Maßnahmen bei systematischem Versagen der Aufsicht  

(1) Hat ein Finanzaufseher die in der Richtlinie (EU) .../...+ oder den nationalen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie festgelegten Maßnahmen nicht 

angewandt oder hat sie Maßnahmen in einer Weise angewandt, die einen Verstoß gegen 

das Unionsrecht darstellt, der zu systematischem Versagen bei ihrer Aufsicht führt, das 

mehrere Verpflichtete betrifft und die Wirksamkeit des Aufsichtssystem für die 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beeinträchtigt, so handelt 

die Behörde im Rahmen der in den Absätzen 2, 3 und 4 festgelegten Befugnisse. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(2) Die Behörde kann von sich aus eine Untersuchung eines möglichen Verstoßes gegen das 

Unionsrecht gemäß Absatz 1 einleiten, wenn ihr ein Hinweis auf einen solchen Verstoß 

vorliegt, der sich auf stichhaltige Informationen stützt, die die Behörde bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung gesammelt hat.  

Die Behörde kann auch auf begründetes Ersuchen eines oder mehrerer Finanzaufseher, 

des Europäischen Parlaments oder der Kommission einen mutmaßlichen Verstoß gegen 

das Unionsrecht oder dessen Nichtanwendung untersuchen.  

Wurde gemäß den Unterabsätzen 1 oder 2 um eine Untersuchung eines potenziellen 

Verstoßes gegen das Unionsrecht ersucht, so unterrichtet die Behörde die ersuchende 

Partei ordnungsgemäß darüber, wie sie in der Angelegenheit vorgehen will und ob eine 

Untersuchung des mutmaßlichen Verstoßes gerechtfertigt ist. Beschließt die Behörde, 

eine Untersuchung einzuleiten, so unterrichtet sie zuvor den betreffenden 

Finanzaufseher.  

(3) Der Finanzaufseher, der Gegenstand einer Untersuchung gemäß Absatz 2 ist, stellt der 

Behörde unverzüglich alle Informationen zur Verfügung, die die Behörde für die 

Zwecke ihrer Untersuchung anfordert, auch in Bezug darauf, wie die in Absatz 1 

genannten Rechtsakte im Einklang mit dem Unionsrecht angewandt werden. 
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(4) Sofern dies als angemessen und notwendig erachtet wird, kann die Behörde nach 

Unterrichtung des Finanzaufsehers, der Gegenstand der Untersuchung ist, auch allen 

anderen Finanzaufsehern Gelegenheit geben, der Behörde Informationen zu 

übermitteln, die sie für relevant halten, oder ein hinreichend gerechtfertigtes und mit 

Gründen versehenes Informationsersuchen direkt an einen anderen Finanzaufseher zu 

richten. Die Adressaten eines solchen Ersuchens übermitteln der Behörde unverzüglich 

klare, zutreffende und vollständige Informationen. 

(5) Spätestens sechs Monate nach Beginn ihrer Untersuchung kann die Behörde eine 

Empfehlung an den Finanzaufseher, der Gegenstand der Untersuchung ist, richten, in 

der die Maßnahmen erläutert werden, die zur Einhaltung des Unionsrechts ergriffen 

werden müssen. 

Vor der Abgabe einer solchen Empfehlung setzt sich die Behörde mit dem 

Finanzaufseherin Verbindung, wenn sie dies für angemessen hält, um die 

systematischen Aufsichtsmängel zu beheben, die zu dem Verstoß gegen das Unionsrecht 

geführt haben, und versucht, eine Einigung über die zur Einhaltung des Unionsrechts 

erforderlichen Maßnahmen zu erzielen. 

Der Finanzaufseher unterrichtet die Behörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach 

Eingang der Empfehlung über die Schritte, die er unternommen hat oder zu 

unternehmen gedenkt, um die Einhaltung des Unionsrechts sicherzustellen. 
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(6) Befolgt der Finanzaufseher das Unionsrecht nicht innerhalb eines Monats nach 

Eingang der Empfehlung der Behörde, so kann die Kommission nach Unterrichtung 

durch die Behörde oder von Amts wegen eine förmliche Stellungnahme abgeben, in der 

der Finanzaufseher aufgefordert wird, die zur Einhaltung des Unionsrechts 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die förmliche Stellungnahme der Kommission 

trägt der Empfehlung der Behörde Rechnung. 

Die Kommission gibt eine solche förmliche Stellungnahme innerhalb von drei Monaten 

nach Abgabe der Empfehlung ab. Die Kommission kann diese Frist um einen Monat 

verlängern. 

Die Behörde und der Finanzaufseher stellen der Kommission alle erforderlichen 

Informationen zur Verfügung. 

(7) Der Finanzaufseher unterrichtet die Kommission und die Behörde innerhalb von zehn 

Arbeitstagen nach Eingang der in Absatz 6 genannten förmlichen Stellungnahme über 

die Schritte, die er unternommen hat oder zu unternehmen gedenkt, um dieser 

förmlichen Stellungnahme Folge zu leisten. Wenn der Finanzaufseher Maßnahmen in 

Bezug auf Fragen ergreift, die Gegenstand einer förmlichen Stellungnahme sind, muss 

er sich an diese förmliche Stellungnahme halten. 
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ABSCHNITT 5  

AUFSICHT ÜBER DEN NICHTFINANZSEKTOR 

Artikel 35 

Vergleichende Analysen  

(1) Die Behörde führt regelmäßig vergleichende Analysen einiger oder aller Tätigkeiten von 

Aufsehern des Nichtfinanzsektors und den Behörden, die in Artikel 52 der 

Richtlinie (EU) .../...+ genannt werden, durch, um die Kohärenz und Wirksamkeit der 

Aufsichtsergebnisse zu stärken. ▌Die Behörde arbeitet Methoden aus, die objektive 

Bewertungen und Vergleiche zwischen den analysierten Aufsehern des Nichtfinanzsektors 

ermöglichen. Bei der Planung und Durchführung von Bewertungen werden wo 

erforderlich die Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte internationaler 

Organisationen und zwischenstaatlicher Stellen mit Zuständigkeit im Bereich der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gebührend berücksichtigt. 

Bei den Bewertungen können auch die Informationen, die in der gemäß Artikel 11 

dieser Verordnung eingerichteten zentralen Datenbank zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung enthalten sind, gebührend berücksichtigt 

werden. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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Die in Unterabsatz 1 genannten Methoden tragen den besonderen Merkmalen des 

Aufsichtsrahmens in den Fällen, in denen die Beaufsichtigung 

Selbstverwaltungseinrichtungen übertragen wird, einschließlich der Rolle der Behörde, 

die für die Beaufsichtigung dieser Einrichtungen gemäß Artikel 52 der Richtlinie (EU) 

.../...+ zuständig ist, und den besonderen Merkmalen der Aufseher in diesen Fällen 

Rechnung. 

(2) Die vergleichenden Analysen werden von den Bediensteten der Behörde gemeinsam mit 

den zuständigen Bediensteten des Aufsehers des Nichtfinanzsektors und den in Artikel 

52 der Richtlinie (EU) .../...+ genannten Behörden, durchgeführt. 

(3) Bei der vergleichenden Analyse wird unter anderem, aber nicht ausschließlich, Folgendes 

bewertet: 

a) die Angemessenheit der Befugnisse sowie der finanziellen, personellen und 

technischen Ressourcen, der Grad der Unabhängigkeit und die Governance-

Regelungen und beruflichen Standards des Aufsehers des Nichtfinanzsektors, um die 

wirksame Anwendung von Kapitel IV der Richtlinie (EU) .../...+ zu gewährleisten; 

b) die Wirksamkeit und der Grad der bei der Anwendung des Unionsrechts und der 

Aufsichtspraxis erreichten Konvergenz und der Umfang, in dem mit der 

Aufsichtspraxis die im Unionsrecht gesetzten Ziele erreicht werden; 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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c) die Anwendung bewährter Verfahren, die von Aufsehern des Nichtfinanzsektors 

entwickelt wurden und deren Übernahme für andere Aufseher des Nichtfinanzsektors 

von Nutzen sein könnte; 

d) die Wirksamkeit und der Grad an Angleichung, die in Bezug auf die Durchsetzung 

der im Rahmen der Durchführung des Unionsrechts erlassenen Bestimmungen 

erreicht wurden, wobei dies auch die Verhängung von Geldbußen und ▌ Anwendung 

verwaltungsrechtlicher Maßnahmen gegen Personen, die für die Nichteinhaltung 

dieser Bestimmungen verantwortlich sind, einschließt. 

(4) Die Behörde erstellt einen Bericht über die Ergebnisse der vergleichenden Analysen. 

Dieser Analysebericht wird gemeinsam von den Bediensteten der Behörde und den 

zuständigen Bediensteten der Aufseher des Nichtfinanzsektors und der in Artikel 52 der 

Richtlinie (EU) .../...+ genannt Behörden, die an der vergleichenden Analyse beteiligt 

sind, erstellt und vom Direktorium angenommen, nachdem dieses die Anmerkungen des 

Verwaltungsrats in seiner Aufsichtszusammensetzung zur Kohärenz der Anwendung der 

Methode mit anderen Analyseberichten erhalten hat. In dem Bericht werden die infolge der 

vergleichenden Analyse als angemessen, verhältnismäßig und notwendig erachteten 

Folgemaßnahmen aufgeführt und erläutert. Diese Folgemaßnahmen können in Form von 

Leitlinien und Empfehlungen nach Artikel 54 und Stellungnahmen nach Artikel 55 der 

vorliegenden Verordnung angenommen werden. Die Aufseher des Nichtfinanzsektors und 

die in Artikel 52 der Richtlinie (EU) .../...+ genannt Behörden unternehmen alle 

erforderlichen Anstrengungen, um den im Einklang mit Artikel 54 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung herausgegebenen Leitlinien und Empfehlungen nachzukommen. 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(5) Die Behörde veröffentlicht die Ergebnisse der vergleichenden Analyse auf ihrer Website 

und setzt zumindest das Europäische Parlament davon in Kenntnis. Sie legt der 

Kommission eine Stellungnahme vor, wenn sie auf der Grundlage des Ergebnisses der 

vergleichenden Analyse oder sonstiger, von der Behörde bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben erlangter Informationen zu der Auffassung gelangt, dass aus Sicht der Union 

eine weitere Harmonisierung der Unionsvorschriften für Verpflichtete im 

Nichtfinanzsektor oder für Aufseher des Nichtfinanzsektors erforderlich ist. 

(6) Die Behörde legt zwei Jahre nach Veröffentlichung des Analyseberichts einen Folgebericht 

vor. Der Folgebericht wird gemeinsam von den Bediensteten der Behörde und den 

zuständigen Bediensteten der Aufseher des Nichtfinanzsektors, die an der 

vergleichenden Analyse beteiligt sind, erstellt und vom Direktorium angenommen, 

nachdem dieses die Anmerkungen des Verwaltungsrats in seiner 

Aufsichtszusammensetzung zur Kohärenz der Anwendung der Methode mit anderen 

Analyseberichten erhalten hat. Im Folgebericht wird unter anderem bewertet, ob die 

Maßnahmen, die die der vergleichenden Analyse unterzogenen Aufseher des 

Nichtfinanzsektors auf die Folgemaßnahmen des Analyseberichts hin ergriffen haben, 

angemessen und wirksam sind. Die Behörde veröffentlicht die Ergebnisse des 

Folgeberichts auf ihrer Website. 
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(7) Für die Zwecke dieses Artikels nimmt das Direktorium alle zwei Jahre einen Vorschlag für 

einen Arbeitsplan für vergleichende Analysen nach der Anhörung des Verwaltungsrats in 

seiner Aufsichtszusammensetzung an. In diesem Arbeitsplan für vergleichende Analysen 

wird den Erkenntnissen, die im Zuge der vergangenen vergleichenden Analysen und der 

Beratungen des Verwaltungsrats in seiner Aufsichtszusammensetzung gewonnen wurden, 

Rechnung getragen. Der Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung kann mit 

Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder vom Direktorium die Annahme eines neuen Plans 

verlangen. Der Arbeitsplan für vergleichende Analysen bildet einen gesonderten Teil des 

jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogramms und wird in das in Artikel 65 genannte 

Einheitliche Programmplanungsdokument aufgenommen. Bei dringenden oder 

unvorhergesehenen Ereignissen kann die Behörde beschließen, zusätzliche vergleichende 

Analysen durchzuführen. 

(8) Betreffen vergleichende Analysen Aufsichtstätigkeiten, die in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten von Selbstverwaltungseinrichtungen durchgeführt werden, so umfasst die 

vergleichende Analyse eine Bewertung ▌der Maßnahmen, die gemäß Artikel 52 der 

Richtlinie (EU) .../...+ von der für die Beaufsichtigung dieser Einrichtungen zuständigen 

Behörde ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben angemessen und 

wirksam wahrnehmen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(9) Betreffen vergleichende Analysen Aufsichtstätigkeiten, die in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten von Selbstverwaltungseinrichtungen durchgeführt werden, so sind diese 

Selbstverwaltungseinrichtungen nicht zur Teilnahme verpflichtet. Bekunden sie jedoch 

Interesse an der Teilnahme an einer vergleichenden Analyse, so wird den Bediensteten 

dieser Einrichtungen, die mit Aufsichtsfunktionen betraut sind, die Teilnahme an der 

betreffenden vergleichenden Analyse gestattet. 

Artikel 36 

Koordinierung und Unterstützung der Arbeit von Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nichtfinanzsektor 

(1) Die Behörde unterstützt im Rahmen ihrer Befugnisse und unbeschadet der Befugnisse 

der einschlägigen Aufseher des Nichtfinanzsektors gemäß Artikel 50 der Richtlinie (EU) 

.../...+ bei der Einrichtung und Funktionsweise von Aufsichtskollegien zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nichtfinanzsektor für Verpflichtete 

des Nichtfinanzsektors, die Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten gemäß dem 

genannten Artikel betreiben.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Behörde 

a) die Einrichtung eines Kollegiums vorschlagen, wenn kein solches Kollegium 

eingerichtet wurde, obwohl die Behörde der Auffassung ist, dass das 

Gefährdungspotenzial des Verpflichteten im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und der Umfang seiner grenzüberschreitenden 

Tätigkeiten die Einrichtung eines Kollegiums sowie die Einberufung und 

Organisation von Sitzungen des Kollegiums rechtfertigen; 

b) bei der Organisation von Sitzungen des Kollegiums und der Bewertung der Frage 

behilflich sein, ob die Bedingungen für die Teilnahme von Aufsichtsbehörden aus 

Drittländern am Kollegium erfüllt sind, wenn die Aufseher des Nichtfinanzsektors 

dies verlangen; 

c) bei der Organisation gemeinsamer Aufsichtspläne und gemeinsamer Kontrollen 

vor Ort und Untersuchungen außerhalb des Standorts Unterstützung leisten; 

d) die Aufseher des Nichtfinanzsektors bei der Sammlung und Weitergabe aller 

relevanten Informationen unterstützen, um die Arbeit des Kollegiums zu 

erleichtern und diese Informationen den Aufsichtsbehörden des Kollegiums 

zugänglich zu machen; 
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e) wirksame und effiziente Aufsichtstätigkeiten und -methoden fördern, 

einschließlich der Bewertung der Risiken, denen die Verpflichteten im 

Nichtfinanzsektor ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein könnten; 

f) den Aufsehern des Nichtfinanzsektors – auf deren besondere Ersuchen hin – 

Unterstützung leisten, einschließlich Ersuchen um Vermittlung zwischen 

Aufsehern des Nichtfinanzsektors in den Fällen, die unter Artikel 50 Absätze 2 

und 3 der Richtlinie (EU) .../...+ fallen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 genießen die Bediensteten der Behörde alle Rechte auf 

Teilnahme an den Aufsichtskollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. Mit Zustimmung der betreffenden Aufseher des 

Nichtfinanzsektors können sich die Bediensteten der Behörde an den Tätigkeiten des 

Kollegiums beteiligen, die gemeinsam von zwei oder mehr Aufsehern des 

Nichtfinanzsektors durchgeführt werden, einschließlich Kontrollen vor Ort bei 

Verpflichteten im Nichtfinanzsektor, mit Ausnahme derjenigen, die unter Artikel 3 

Nummer 3 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) .../...++ fallen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 37 

Warnungen vor Verstößen gegen das Unionsrecht durch Aufseher des Nichtfinanzsektors und 

Behörden, die Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigen 

(1) Hat die Behörde Grund zu der Annahme, dass ein Aufseher des Nichtfinanzsektors oder 

eine Behörde, die Selbstverwaltungseinrichtungen nach Artikel 52 der Richtlinie (EU) 

.../...+ beaufsichtigt, die in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten 

Rechtsakte der Union oder nationalen Rechtsvorschriften nicht angewendet hat oder so 

angewendet hat, dass eine Verletzung des Unionsrechts vorzuliegen scheint, so 

unterrichtet sie den betreffenden Aufseher oder die betreffende Behörde über diese 

mutmaßlichen Verstöße und untersucht sie.  

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 kann die Behörde auf Ersuchen eines oder 

mehrerer Aufseher des Nichtfinanzsektors oder Behörden, des Europäischen 

Parlaments, des Rates oder der Kommission oder von sich aus tätig werden, auch dann, 

wenn sich ein solches Tätigwerden stichhaltige Informationen von natürlichen oder 

juristischen Personen, wie in Artikel 90 vorgesehen, stützt. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(2) Die Behörde kann von dem betreffenden Aufseher oder der betreffenden Behörde alle 

Informationen anfordern, die sie für ihre Untersuchung für erforderlich hält, 

einschließlich Informationen darüber, wie die in Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung 

genannten Unionsrechtsakte oder nationalen Rechtsvorschriften im Einklang mit dem 

Unionsrecht angewandt werden, mit Ausnahme von Informationen, die unter das 

Privileg der rechtsberatenden Berufe fallen, es sei denn, die Ausnahmen nach Artikel 21 

Absatz 2 Unterabsatz 2 und Artikel 70 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 

.../...+ und Artikel 52 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie (EU) .../...+ + finden 

Anwendung. 

Der betreffende Aufseher oder die betreffende Behörde stellt der Behörde unverzüglich 

die angeforderten Informationen zur Verfügung▌.  

Wenn sich die von dem betreffenden Aufseher bzw. der betreffenden Behörde 

angeforderten Informationen ▌als unzureichend erwiesen haben oder für unzureichend 

erachtet werden, um die Informationen zu erhalten, die für die Zwecke der Untersuchung 

eines mutmaßlichen Verstoßes▌ für erforderlich erachtet werden, kann die Behörde nach 

Unterrichtung des betreffenden Aufsehers bzw. der betreffenden Behörde ein gebührend 

gerechtfertigtes und mit Gründen versehenes Informationsersuchen direkt an andere 

Aufseher bzw. Behörden richten, die Selbstverwaltungseinrichtungen beaufsichtigen. 

Die Adressaten eines solchen Ersuchens übermitteln der Behörde unverzüglich klare, 

zutreffende und vollständige Informationen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
+ + Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(3) Spätestens sechs Monate nach Beginn ihrer Untersuchung kann die Behörde eine 

Empfehlung an den betreffenden Aufseher bzw. die betreffende Behörde richten, in der 

die Maßnahmen erläutert werden, die zur Abhilfe bei den festgestellten Verstößen 

erforderlich sind.  

Vor der Abgabe einer solchen Empfehlung setzt sich die Behörde mit dem betreffenden 

Aufseher bzw. der betreffenden Behörde in Verbindung, wenn sie dies zur Abstellung des 

▌Verstoßes für angemessen hält, um eine Einigung über die Maßnahmen zu erzielen, die 

hierfür erforderlich sind.  

Der betreffende Aufseher bzw. die betreffende Behörde unterrichtet die Behörde 

innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang der Empfehlung über die Schritte, die er 

bzw. sie unternommen hat oder zu unternehmen beabsichtigt, um den Verstoß abzustellen.  

(4) Hat der Aufseher oder die Behörde den in Absatz 3 Unterabsatz 1 genannten 

festgestellten Verstoß nicht innerhalb eines Monats nach Erhalt der Empfehlung der 

Behörde behoben, so gibt die Behörde eine Warnung heraus, in der der Verstoß im 

Einzelnen dargelegt und die von den Adressaten der Warnung zur Abmilderung seiner 

Auswirkungen zu ergreifenden Maßnahmen genannt werden.  
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Die in Unterabsatz 1 genannten Warnungen sind zu richten:  

a) im Falle eines Aufsehers des Nichtfinanzsektor an die entsprechenden Aufseher in 

anderen Mitgliedstaaten und, wenn es sich bei dem Aufseher um eine 

Selbstverwaltungseinrichtung handelt, an ihre Behörde;  

b) im Falle einer Behörde an die ihrer Beaufsichtigung unterliegenden 

Selbstverwaltungseinrichtungen. 

(5) Sobald der betreffende Aufseher bzw. die betreffende Behörde den Verstoß behoben hat, 

teilt die Behörde den Adressaten ihrer in Absatz 4 genannten Warnung mit, dass der 

Verstoß behoben wurde und die Abhilfemaßnahmen eingestellt wurden. 

▌ 
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Artikel 38 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Aufsehern des Nichtfinanzsektors in 

grenzübergreifenden Fällen 

(1) Die Behörde kann die Aufseher des Nichtfinanzsektors auf Ersuchen eines oder 

mehrerer Aufseher des Nichtfinanzsektors entsprechend den Artikeln 46, 47, 50 oder 54 

der Richtlinie (EU) .../...+ oder in anderen Fällen, in denen ein Aufseher des 

Nichtfinanzsektors mit dem Verfahren oder dem Inhalt einer Maßnahme, einer 

vorgeschlagenen Maßnahme oder der Untätigkeit eines anderen Aufsehers des 

Nichtfinanzsektors nicht einverstanden ist, bei der Erzielung einer Einigung gemäß dem 

in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels beschriebenen Verfahren 

unterstützen, sofern dies seine eigenen Aufsichtsaufgaben und -zuständigkeiten in 

Bezug auf einen bestimmten Verpflichteten bzw. mehrere Verpflichtete betrifft.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(2) In anderen als den unter die Artikel 46, 47, 50 und 54 der Richtlinie (EU) .../...+ 

fallenden Fällen ersucht ein Aufseher des Nichtfinanzsektors die Behörde unverzüglich 

um Unterstützung, wenn eine Bestimmung des Unionsrechts der Aufseher des 

Nichtfinanzsektors verpflichtet, mit einem oder mehreren anderen Aufsehern des 

Nichtfinanzsektors eine Einigung, eine Vereinbarung oder eine andere Form der 

etablierten oder formalisierten Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der 

Beaufsichtigung bestimmter Verpflichteter zu erreichen, und wenn einer der folgenden 

Fälle eintritt:  

a) Die Vereinbarung wurde erzielt, aber von einer der Parteien nicht tatsächlich 

umgesetzt oder eingehalten;  

b) ein Aufseher des Nichtfinanzsektors kommt auf der Grundlage objektiver Gründe 

zu dem Schluss, dass eine Meinungsverschiedenheit besteht;  

c) seit dem Tag, an dem bei einem Aufseher des Nichtfinanzsektors das Ersuchen 

eines anderen Aufsehers des Nichtfinanzsektors eingegangen ist, im Hinblick auf 

die Einhaltung der in Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung genannten 

Gesetzgebungsakte eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen, sind zwei Monate 

vergangen, ohne dass der Aufseher, an den das Ersuchen gerichtet ist, einen 

Beschluss gefasst hätte, mit dem er dem Ersuchen nachkommt.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(3) Das Direktorium prüft jedes in den Absätzen 1 und 2 genannte Ersuchen und teilt den 

betreffenden Parteien mit, ob es das Ersuchen für gerechtfertigt hält und beabsichtigt, 

ihm gemäß diesem Artikel nachzukommen. 

(4) Die Behörde setzt den Aufsehern des Nichtfinanzsektors für die Beilegung ihrer 

Meinungsverschiedenheit eine Frist unter Berücksichtigung aller einschlägigen Fristen, 

die im Unionsrecht festgelegt sind, sowie unter Berücksichtigung der Komplexität und 

Dringlichkeit der Angelegenheit. Für die Zwecke der Phase der Beilegung der 

Meinungsverschiedenheiten fungiert die Behörde als Vermittlerin. Soweit erforderlich 

oder im Unionsrecht vorgesehen, gibt die Behörde eine Stellungnahme dazu ab, wie die 

Meinungsverschiedenheit beigelegt werden kann.  
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ABSCHNITT 6  

UNTERSTÜTZUNGS- UND KOORDINIERUNGSMECHANISMUS DER ZENTRALEN 

MELDESTELLEN 

Artikel 39 

Zusammenarbeit zwischen der Behörde und den zentralen Meldestellen 

(1) Die Behörde ist dafür zuständig, die wirksame und beständige Zusammenarbeit 

zwischen den zentralen Meldestellen im Rahmen des Unterstützungs- und 

Koordinierungsmechanismus für die zentralen Meldestellen sicherzustellen. Zu diesem 

Zweck unterstützt und koordiniert die Behörde die Tätigkeiten der zentralen 

Meldestellen. 
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(2) Die Behörde und die zentralen Meldestellen unterliegen einer Pflicht zur loyalen 

Zusammenarbeit, auch in Bezug auf gemeinsame Analysen, die von der Behörde 

unterstützt oder eingeleitet werden, sowie der Verpflichtung, Informationen 

auszutauschen, die für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich sind. 

(3) Die Behörde verfügt über spezifische personelle, finanzielle und informationstechnische 

Ressourcen zur Unterstützung der in Artikel 5 Absatz 5 genannten Aufgaben und sorgt 

erforderlichenfalls für eine organisatorische Trennung des für diese Aufgaben 

zuständigen Personals von dem Personal, das die Aufgaben im Zusammenhang mit den 

Aufsichtstätigkeiten der Behörde wahrnimmt.  

Eine zentrale Meldestelle kann die Behörde informieren, wenn eine andere zentrale 

Meldestelle die Zusammenarbeit verweigert. In diesem Fall handelt die Behörde als 

Vermittlerin. 

Artikel 40 

Durchführung gemeinsamer Analysen 

(1) Die Behörde legt Methoden und Kriterien für die Auswahl und die Bestimmung der 

Rangfolge relevanter Fälle für die Durchführung gemeinsamer Analysen mit 

Unterstützung der Behörde gemäß Artikel 32 der Richtlinie (EU) .../...+ fest. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erstellt die Behörde jährlich eine Liste der vorrangigen 

Bereiche für die Durchführung gemeinsamer Analysen. Diese Liste kann überarbeitet 

werden, wenn neue vorrangige Bereiche ermittelt werden. 

(3) Stellt eine zentrale Meldestelle eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 32 der Richtlinie (EU) 

.../...+ und unter Berücksichtigung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Kriterien fest, dass möglicherweise eine gemeinsame Analyse mit einer oder mehreren 

zentralen Meldestellen in anderen Mitgliedstaaten durchgeführt werden muss, so teilt sie 

dies der Behörde mit. 

Die Behörde erfasst alle gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes eingegangenen 

Meldungen und bewertet die Relevanz des jeweiligen Falls gemäß den in Absatz 1 

genannten Methoden und Kriterien. Gelangt die Behörde zu dem Schluss, dass der Fall 

relevant ist, unterrichtet sie innerhalb von fünf Tagen nach der ursprünglichen 

Bekanntgabe die zentralen Meldestellen in allen maßgeblichen Mitgliedstaaten und fordert 

sie auf, sich ▌an der gemeinsamen Analyse zu beteiligen. Zu diesem Zweck nutzt die 

Behörde gesicherte Kommunikationskanäle. Die zentralen Meldestellen in allen 

maßgeblichen Mitgliedstaaten ziehen in Erwägung, sich an der gemeinsamen Analyse zu 

beteiligen. ▌ 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(4) Erklärt sich mindestens eine andere zentrale Meldestelle bereit, an der gemeinsamen 

Analyse teilzunehmen, so sorgt die Behörde dafür, dass die gemeinsame Analyse 

innerhalb von 20 Tagen nach der in Absatz 3 Unterabsatz 2 genannten ersten 

Bewertung eingeleitet wird, es sei denn, die Dringlichkeit der Angelegenheit rechtfertigt 

eine kürzere Frist. 

(5) Jede zentrale Meldestelle, die eine Beteiligung an der Durchführung der gemeinsamen 

Analyse ablehnt, begründet dies der Behörde gegenüber innerhalb von fünf Tagen nach 

Eingang der Aufforderung in schriftlicher Form. Die Behörde übermittelt diese 

Begründung unverzüglich der zentralen Meldestelle, die festgestellt hat, dass eine 

gemeinsame Analyse erforderlich ist. 

(6) Mit ausdrücklicher Zustimmung der an der gemeinsamen Analyse teilnehmenden zentralen 

Meldestellen erhalten die Bediensteten der Behörde, die die Durchführung gemeinsamer 

Analysen unterstützen, Zugang zu allen Daten, die den Gegenstand des Falls betreffen und 

können ferner diese Daten zur Unterstützung der gemeinsamen Analyse verarbeiten.  

Verweigert eine zentrale Meldestelle den Bediensteten der Behörde den Zugang zu den 

Daten, die den Gegenstand des Falles betreffen, so stellt sie sicher, dass die 

Informationen auf andere Weise bereitgestellt werden, sodass die Bediensteten der 

Behörde weder bei der operativen Unterstützung der gemeinsamen Analyse behindert 

noch auf andere Weise tatsächlich in ihrer Fähigkeit, diese Unterstützung zu leisten, 

beeinträchtigt werden.  
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Verweigern mehrere zentrale Meldestellen den Zugang zu den Daten, die den 

Gegenstand des Falles betreffen, so bewertet die Behörde erneut, ob die Aufgaben, die 

ihre Bediensteten wahrnehmen würden, ihre Unterstützung für die gemeinsame Analyse 

rechtfertigen, und erwägt, stattdessen zu empfehlen, dass die gemeinsame Analyse ohne 

ihre Unterstützung durchgeführt wird.  

(7) Die Behörde stellt im Einklang mit den entwickelten Methoden und Verfahren alle für die 

Durchführung der ▌gemeinsamen Analyse erforderlichen Instrumente zur Verfügung und 

leistet operative Unterstützung. Insbesondere richtet die Behörde einen zweckbestimmten, 

sicheren Kommunikationskanal für die Durchführung der gemeinsamen Analyse ein und 

sorgt für die entsprechend geeignete technische Koordinierung einschließlich IT-Betreuung 

sowie haushaltstechnischer und logistischer Unterstützung. 

(8) Mit ausdrücklicher Zustimmung aller an der gemeinsamen Analyse beteiligten zentralen 

Meldestellen sind die Bediensteten der Behörde, die die gemeinsame Analyse unterstützt, 

befugt, die Daten dieser zentralen Meldestellen mit den von anderen zentralen 

Meldestellen und sowie von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union im Rahmen 

ihres jeweiligen Mandats zur Verfügung gestellten Daten auf der Grundlage eines 

Treffer-/Kein-Treffer-Systems abzugleichen.  
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Im Falle eines Treffers teilt die Behörde allen an der gemeinsamen Analyse beteiligten 

zentralen Meldestellen die Informationen mit, die den Treffer ausgelöst haben, soweit 

der Bereitsteller der Informationen deren Weitergabe genehmigt hat und die 

Informationen für die Durchführung der gemeinsamen Analyse erforderlich sind.  

Für die Zwecke dieses Absatzes verwendet die Behörde ein System, das den Abgleich von 

Informationen ermöglicht, die für die Verhinderung von Geldwäsche, deren Vortaten 

und Terrorismusfinanzierung in angemessener Weise relevant sind. Dieses System bietet 

ein Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit, das der Art und dem Umfang der 

abgeglichenen Informationen angemessen ist. In den Methoden und Verfahren, die für 

die Durchführung der gemeinsamen Analysen gemäß Artikel 43 Absatz 1 und der gemäß 

Artikel 94 Absatz 2 zu schließenden Arbeitsvereinbarungen festzulegen sind, werden die 

Methoden für die Durchführung des Abgleichs auf der Grundlage eines Treffer-/Kein-

Treffer-Systems gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes festgelegt.  
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Artikel 41 

Berichterstattung und Übermittlung der Ergebnisse gemeinsamer Analysen  

(1) Geht mit den Ergebnissen einer gemeinsamen Analyse ein hinreichender Verdacht 

einher, dass Geldwäsche oder andere kriminelle Tätigkeiten derzeit begangen werden 

oder begangen wurden, für die die EUStA ihre Zuständigkeit gemäß Artikel 22 und 

Artikel 25 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2017/1939 ausüben könnte, so leitet die 

Behörde der EUStA unverzüglich die Ergebnisse der gemeinsamen Analyse und alle 

zusätzlichen einschlägigen Informationen weiter.  

(2) Die Behörde arbeitet in Abstimmung mit der EUStA Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards zur Festlegung des Formats, das von der Behörde für die 

Übermittlung von Informationen an die EUStA zu verwenden ist, aus.  

Die Behörde legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission 

bis zum ... [zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] zur 

Annahme vor.  

Die Kommission wird ermächtigt, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Durchführungsstandards gemäß Artikel 53 zu erlassen. 
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(3) Geht mit den Ergebnissen einer gemeinsamen Analyse ein hinreichender Verdacht 

einher, dass Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil 

der finanziellen Interessen der Union derzeit begangen werden oder begangen wurden, 

für die das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) seine Zuständigkeit 

gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 ausüben könnte, so 

übermittelt die Behörde die Ergebnisse der gemeinsamen Analyse und alle zusätzlichen 

einschlägigen Informationen an das OLAF.  
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(4) Nach ausdrücklicher Zustimmung aller an der gemeinsamen Analyse beteiligten 

zentralen Meldestellen und in dem Fall, in dem die Ergebnisse der gemeinsamen 

Analyse einen begründeten Verdacht auf eine Straftat nahelegen, für die Europol ihre 

Zuständigkeit gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und 

des Rates38 ausüben könnte, übermittelt die Behörde die Ergebnisse der gemeinsamen 

Analyse und alle zusätzlichen einschlägigen Informationen an Europol.  

(5) Nach ausdrücklicher Zustimmung aller an der gemeinsamen Analyse beteiligten 

zentralen Meldestellen und in dem Fall, in dem die Ergebnisse der gemeinsamen 

Analyse einen begründeten Verdacht auf eine Straftat nahelegen, für die Eurojust ihre 

Zuständigkeit gemäß der Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments 

und des Rates39 ausüben könnte, übermittelt die Behörde die Ergebnisse der 

gemeinsamen Analyse und alle zusätzlichen einschlägigen Informationen an Eurojust.  

(6) Die Behörde, die EUStA, Europol, Eurojust und das OLAF können strategische und 

andere nicht-operative Informationen wie Typologien und Risikoindikatoren, die in 

ihren Zuständigkeitsbereichen fallen, austauschen. 

Die Bedingungen für den Austausch der in Unterabsatz 1 genannten Informationen 

werden in den in Artikel 94 genannten Arbeitsvereinbarungen geregelt. 

                                                 
38 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 

39 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. November 2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des 
Beschlusses 2002/187/JI des Rates (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 138). 
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Artikel 42 

Ersuchen der Behörde um Einleitung einer gemeinsamen Analyse 

(1) Stellt die Behörde fest, dass eine gemeinsame Analyse gemäß Artikel 40 dieser 

Verordnung oder Artikel 31 der Richtlinie (EU) .../...+ erforderlich sein könnte, so setzt 

sie die betreffenden zentralen Meldestellen davon in Kenntnis und fordert sie auf, sich 

an der gemeinsamen Analyse zu beteiligen. 

(2) Die betreffenden zentralen Meldestellen unterrichten die Behörde unverzüglich und 

nach besten Kräften innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Ersuchens über ihre 

Entscheidung bezüglich des Ersuchens nach Absatz 1. 

(3) Lehnt eine zur Teilnahme an der gemeinsamen Analyse aufgeforderte zentrale 

Meldestelle ein von der Behörde gemäß Absatz 1 gestelltes Ersuchen ab, so teilt sie der 

Behörde unverzüglich und nach besten Kräften innerhalb von fünf Tagen nach 

Eingang des Ersuchens, die Gründe für ihre Entscheidung mit. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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Artikel 43 

Überprüfung der Methoden und Verfahren für gemeinsame Analysen und ihrer Durchführung  

(1) Die Behörde legt für die Durchführung der gemeinsamen Analysen ▌Methoden und 

Verfahren fest, die sie regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert▌. Das 

Erfordernis einer Überprüfung und Aktualisierung gilt auch für die in Artikel 40 

Absatz 1 genannten Methoden und Kriterien. 

(2) Die zentralen Meldestellen, die an einer gemeinsamen Analyse teilgenommen haben oder 

auf andere Weise daran beteiligt waren, können der Behörde Rückmeldungen zur 

Durchführung der Analyse übermitteln, einschließlich Rückmeldungen zu der von der 

Behörde im Laufe der gemeinsamen Analyse geleisteten operativen Unterstützung sowie 

Rückmeldungen zu den Ergebnissen der Analyse, zu den gemäß Absatz 1 angewandten 

Methoden und Verfahren, zu den verfügbaren Instrumenten und zur Koordinierung 

zwischen den teilnehmenden zentralen Meldestellen. Die Rückmeldungen, die als 

vertraulich gekennzeichnet sind, werden nicht an andere zentrale Meldestellen 

weitergegeben. 
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(3) Die Behörde kann auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Rückmeldungen oder von 

Amts wegen einen Folgebericht über die Durchführung einer gemeinsamen Analyse 

herausgeben, einschließlich spezifischer Vorschläge für Anpassungen in Bezug auf die 

Methoden und Verfahren für die Durchführung der gemeinsamen Analyse und 

Schlussfolgerungen zu den Ergebnissen der gemeinsamen Analysen. Der▌ Folgebericht 

wird, ohne vertrauliche oder beschränkt zugängliche Informationen über den Fall 

offenzulegen, an alle zentralen Meldestellen weitergeleitet. Die Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen im Zusammenhang mit der Durchführung der gemeinsamen Analyse 

werden an alle zentralen Meldestellen, die an dieser gemeinsamen Analyse beteiligt waren, 

sowie an alle anderen zentralen Meldestellen weitergeleitet, sofern diese 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen keine vertraulichen oder beschränkt zugänglichen 

Informationen enthalten. 

Artikel 44 

Abgeordnete Bedienstete nationaler zentraler Meldestellen 

(1) Die zentrale Meldestelle eines jeden Mitgliedstaats ordnet einen oder mehrere Bedienstete 

an die Behörde ab. Der regelmäßige Arbeitsort des abgeordneten Bediensteten der 

nationalen zentralen Meldestelle befindet sich am Sitz der Behörde. 
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(2) Für abgeordnete Bedienstete einer zentralen Meldestelle gilt zum Zeitpunkt ihrer 

Ernennung und für die gesamte Dauer ihrer Abordnung der Status des Personals der 

abordnenden zentralen Meldestelle. Die Mitgliedstaaten ernennen die abgeordneten 

Bediensteten ihrer zentralen Meldestellen auf der Grundlage eines nachgewiesenen hohen 

Niveaus einschlägiger und praxisbezogener Erfahrungen auf dem Gebiet der Aufgaben 

zentraler Meldestellen. Abgeordnete Bedienstete einer zentralen Meldestelle unterstehen 

weiterhin der abordnenden zentralen Meldestelle und befolgen die Sicherheits- und 

Geheimhaltungsregelungen der abordnenden Meldestelle sowie des einschlägigen 

einzelstaatlichen Rechts. 

(3) Der Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung kann eine Person, die von 

einer zentralen Meldestelle als abgeordneter Bediensteter benannt wurde, ablehnen, 

wenn diese Person nicht die Kriterien gemäß Absatz 2 erfüllt. Die Amtszeit der 

abgeordneten Bediensteten zentraler Meldestellen beträgt drei Jahre und kann mit 

Zustimmung der abordnenden zentralen Meldestelle einmal verlängert werden.  

(4) Die abgeordneten Bediensteten der zentralen Meldestellen unterstützen die Behörde bei der 

Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 5 genannten Aufgaben. Zu diesem Zweck erhalten 

die abgeordneten Bediensteten der nationalen zentralen Meldestellen für die Dauer ihrer 

Abordnung Zugang zu den für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten und 

Informationen der Behörde. 

(5) Die abgeordneten Bediensteten zentraler Meldestellen erhalten für die Zwecke der 

Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 5 genannten Aufgaben Zugang zu allen Daten▌, auf 

die ihre abordnende zentrale Meldestelle zugreifen kann. 

(6) Das Direktorium legt die Rechte und Pflichten der abgeordneten Bediensteten zentraler 

Meldestellen gegenüber der Behörde fest und berücksichtigt dabei die Stellungnahme des 

Verwaltungsrats in der Meldestellen-Zusammensetzung. Die zentralen Meldestellen 

sorgen dafür, dass ihre abgeordneten Bediensteten diese Rechte und Pflichten einhalten. 
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Artikel 45 

Gegenseitige Unterstützung auf dem Gebiet der Zusammenarbeit zwischen zentralen Meldestellen 

(1) Im Rahmen der Förderung der Zusammenarbeit von zentralen Meldestellen und der 

Unterstützung ihrer Arbeit setzt sich die Behörde unter Berücksichtigung des Bedarfs der 

zentralen Meldestellen auch für die Förderung von gemeinsamen Vorgehensweisen, 

Methoden und bewährten Verfahren ein. Die Behörde organisiert, erleichtert und fördert 

auch insbesondere die folgenden Tätigkeiten: 

a) Schulungsprogramme, auch in Bezug auf technologische Innovationen; 

b) Personalaustausch- und Entsendungsprogramme, einschließlich der Entsendung von 

Bediensteten der zentralen Meldestelle eines Mitgliedstaats zur Behörde; 

c) Austausch über Vorgehensweisen zwischen zentralen Meldestellen, einschließlich 

des Austauschs von Fachkenntnissen in einem bestimmten Bereich; 

d) Entwicklung oder Beschaffung von IT-Tools und -Diensten zur Verbesserung der 

Analysefähigkeiten zentraler Meldestellen. 

www.parlament.gv.at



 

 208 

 

(2) Eine zentrale Meldestelle kann der Behörde ein Ersuchen um gegenseitige Unterstützung 

im Zusammenhang mit den Aufgaben der zentralen Meldestelle übermitteln; dabei gibt sie 

im Einzelnen an, welche Art von Unterstützung von den Bediensteten der Behörde, den 

Bediensteten einer oder mehrerer zentraler Meldestellen oder einer Kombination aus 

beiden gewünscht ist. Die um gegenseitige Unterstützung ersuchende zentrale Meldestelle 

sorgt dafür, dass Zugang zu allen Informationen und Daten gewährt wird, die für die 

Leistung dieser Unterstützung erforderlich sind. Die Behörde bewahrt Informationen über 

bestimmte Fachbereiche und über die Kapazitäten der zentralen Meldestellen zur Leistung 

gegenseitiger Unterstützung im Zusammenhang mit deren Aufgaben auf und aktualisiert 

sie regelmäßig. 

(3) Die Behörde unternimmt alle Anstrengungen, um die erbetene Unterstützung zu leisten, 

unter anderem, indem sie in Erwägung zieht, die Unterstützung mit ihren eigenen 

personellen Ressourcen zu leisten, und indem sie die freiwillige Leistung jeder Form von 

Unterstützung durch andere zentrale Meldestellen koordiniert und erleichtert. 

(4) Zu Beginn eines jeden Jahres informiert der Vorsitzende der Behörde den Verwaltungsrat 

in der Meldestellen-Zusammensetzung über die Zusammensetzung der personellen 

Ressourcen, die die Behörde zur Leistung der im Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

genannten Unterstützung bereitstellen kann. Bei aufgrund der Wahrnehmung der in 

Artikel 5 Absatz 5 genannten Aufgaben eintretenden Veränderungen in der Verfügbarkeit 

personeller Ressourcen unterrichtet der Vorsitzende der Behörde den Verwaltungsrat in der 

Meldestellen-Zusammensetzung hierüber. 
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Artikel 46 

Mediation zwischen zentralen Meldestellen 

(1) Die Behörde kann eine Lösung bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder 

mehr zentralen Meldestellen in einzelnen Fällen, die die Zusammenarbeit, 

einschließlich des Informationsaustauschs, gemäß der Richtlinie (EU) .../...+ betreffen, 

vermitteln. Zweck einer solchen Mediation ist es, die unterschiedlichen Standpunkte der 

zentralen Meldestellen miteinander in Einklang zu bringen und eine unverbindliche 

Stellungnahme abzugeben. 

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit nicht durch direkten Kontakt und Dialog zwischen 

den betreffenden zentralen Meldestellen beigelegt werden, leitet die Behörde auf 

Ersuchen einer oder mehrerer dieser zentralen Meldestellen ein Mediationsverfahren 

ein. Die Behörde kann auch von sich aus die Einleitung einer Mediation vorschlagen. 

Die Mediation wird nur mit Zustimmung aller betroffenen zentralen Meldestellen 

durchgeführt. 

(3) Das Mediationsverfahren wird vor dem Verwaltungsrat in der Meldestellen-

Zusammensetzung eingeleitet. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats in der Meldestellen-

Zusammensetzung mit Ausnahme der Leiter der zentralen Meldestellen, die von der 

Meinungsverschiedenheit betroffen sind, bemühen sich um eine Annäherung der 

Standpunkte der zentralen Meldestellen, die von der Meinungsverschiedenheit betroffen 

sind, und einigen sich auf eine unverbindliche Stellungnahme. Gegebenenfalls können 

Sachverständige der Kommission zur Teilnahme an dem Mediationsverfahren in 

beratender Funktion eingeladen werden. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(4) Der Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung legt eine Verfahrensordnung 

für das Mediationsverfahren, einschließlich der anwendbaren Fristen, fest. 

(5) Lehnt eine von einer Meinungsverschiedenheit betroffene zentrale Meldestelle die 

Teilnahme am Vermittlungsverfahren ab, so unterrichtet sie die Behörde und die 

anderen von der Meinungsverschiedenheit betroffenen zentralen Meldestellen innerhalb 

der in der in Absatz 4 genannten Verfahrensordnung festgelegten Frist über die Gründe 

für ihre Entscheidung. 

(6) Innerhalb von drei Monaten nach Annahme der unverbindlichen Stellungnahme nach 

Absatz 3 erstatten die von der Meinungsverschiedenheit betroffenen zentralen 

Meldestellen dem Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung Bericht über 

die Maßnahmen, die sie als Reaktion auf die Stellungnahme ergriffen haben, oder, falls 

sie keine Maßnahmen ergriffen haben, über die Gründe, warum sie dies nicht getan 

haben. 

Artikel 47 

FIU.net 

(1) Die Behörde stellt sicher, dass das Hosting von FIU.net angemessen, unterbrechungslos 

und sicher erfolgt, und sorgt für die Verwaltung, Pflege und Entwicklung von FIU.net. Die 

Behörde stellt unter Berücksichtigung der Erfordernisse der zentralen Meldestellen 

sicher, dass vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse die modernste und sicherste 

verfügbare Technologie für das FIU.net eingesetzt wird. 
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(2) Die Behörde stellt das unterbrechungslose Funktionieren des FIU.net sicher und hält es auf 

dem neuesten Stand. Soweit dies zur Unterstützung oder Stärkung des 

Informationsaustausches und der Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen 

erforderlich ist, konzipiert und implementiert die Behörde auf der Grundlage der 

Erfordernisse der zentralen Meldestellen erweiterte oder zusätzliche Funktionalitäten von 

FIU.net oder stellt diese anderweitig zur Verfügung.  

(3) Die Behörde ist außerdem für folgende Aufgaben im Zusammenhang mit dem FIU.net 

zuständig: 

a) die Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, um 

für ein Sicherheitsniveau zu sorgen, das personenbezogene Daten schützt; 

b) die Planung, Koordinierung, Verwaltung und Unterstützung von Tests; 

c) die Sicherstellung angemessener finanzieller Mittel; 

d) das Angebot von Schulungen in der technischen Nutzung von FIU.net durch 

Endnutzer. 

(4) Zur Wahrnehmung der in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Aufgaben ist die Behörde 

befugt, mit Drittdienstleistern nach angemessener Prüfung ihrer Sicherheitsstandards 

rechtsverbindliche Verträge oder Vereinbarungen zu schließen oder einzugehen. 
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(5) Die Behörde erlässt die Maßnahmen, die zur Erfüllung der in diesem Artikel genannten 

Aufgaben erforderlich sind, einschließlich eines Sicherheitsplans, eines Notfallplans zur 

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und eines Plans zur Datenwiederherstellung im 

Falle eines Systemabsturzes für das FIU.net und setzt diese um. 

(6) Der Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung kann durch einstimmigen 

Beschluss den Zugang einer zentralen Meldestelle, ihrer Partnerstelle in einem 

Drittland oder einer Einrichtung oder sonstigen Stelle der Union zu dem FIU.net 

aussetzen, wenn er Grund zu der Annahme hat, dass ein solcher Zugang die Umsetzung 

des Kapitels III der Richtlinie (EU) .../...+ und die Sicherheit und Vertraulichkeit der 

Informationen, die sich im Besitz der zentralen Meldestellen befinden und über das 

FIU.net-System ausgetauscht werden, gefährden würde, sowie auch dann, wenn 

Bedenken hinsichtlich der mangelnden Unabhängigkeit und Autonomie einer zentralen 

Meldestelle bestehen. 

Erlässt der Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung einen Beschluss zur 

Aussetzung des Zugangs einer zentralen Meldestelle zum FIU.net, so beschließt der 

Verwaltungsrat einstimmig per Abstimmung aller Mitglieder des Verwaltungsrats in der 

Meldestellen-Zusammensetzung, mit Ausnahme des Leiters der betroffenen zentralen 

Meldestelle. 

Der Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung legt die Kriterien für die 

Aussetzung des Zugangs zum FIU.net fest und erlässt Verfahrensregeln für eine solche 

Aussetzung.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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Artikel 48 

Vergleichende Analysen 

(1) Die Behörde richtet ein Verfahren zur vergleichenden Analyse der Tätigkeiten der 

zentralen Meldestellen im Sinne von Kapitel III der Richtlinie (EU) .../...+ ein, um die 

Kohärenz und Wirksamkeit der Tätigkeiten der zentralen Meldestellen zu stärken und 

den Austausch bewährter Verfahren zwischen den zentralen Meldestellen zu erleichtern. 

Die Behörde arbeitet Methoden aus, die eine objektive Bewertung der analysierten 

zentralen Meldestellen ermöglichen, sowie Verfahrensregeln für die Durchführung von 

gemeinsamen Analysen. 

Bei der Planung und Durchführung von vergleichenden Analysen werden wo 

erforderlich die Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte internationaler 

Organisationen und zwischenstaatlicher Stellen mit Zuständigkeit im Bereich der 

Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche, dazugehörigen Vortaten und 

Terrorismusfinanzierung gebührend berücksichtigt.  

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 setzt die Behörde ein Team für vergleichende Analysen 

ein, das sich aus den Bediensteten der Behörde und Vertretern der an der an den 

vergleichenden Analysen beteiligten zentralen Meldestellen zusammensetzt.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(3) Bei der vergleichenden Analyse der Tätigkeiten einer zentralen Meldestelle wird unter 

anderem, aber nicht ausschließlich, Folgendes bewertet:  

a) die Angemessenheit der Ressourcen der zentralen Meldestelle, einschließlich der 

personellen, technischen und informationstechnischen Ressourcen, für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben;  

b) die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die zentrale 

Meldestelle operativ unabhängig und autonom ist und keiner unzulässigen 

Einflussnahme unterliegt;  

c) die Maßnahmen, die die zentrale Meldestelle ergriffen hat, um die Sicherheit und 

Vertraulichkeit von Informationen zu schützen;  

d) die Fähigkeit der zentralen Meldestelle, Meldungen verdächtiger Transaktionen 

und sonstige Offenlegungen, einschließlich der Anzahl und Art der erhaltenen 

Offenlegungen und ihrer Qualität, entgegenzunehmen;  

e) die Maßnahmen, die die zentrale Meldestelle ergriffen hat, um die Meldung 

verdächtiger Transaktionen durch Verpflichtete zu verbessern, insbesondere in 

Bezug auf deren Qualität;  

f) den Zugang der zentralen Meldestelle zu zusätzlichen Informationen und deren 

Nutzung, um ihre Analyse zu vertiefen;  

g) die von der zentralen Meldestelle zur Durchführung einer Analyse verwendeten 

Instrumente;  
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h) der Umfang, in dem die Analyse und Verbreitung durch die zentrale Meldestelle 

den operativen Erfordernissen der Behörden zugutekommt, die für die Ermittlung 

und Verfolgung von Geldwäsche, deren Vortaten und Terrorismusfinanzierung 

zuständig sind;  

i) die inländische Zusammenarbeit der zentralen Meldestelle und anderer 

zuständiger Behörden;  

j) die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der zentralen Meldestelle mit den 

zentralen Meldestellen anderer Mitgliedstaaten. 

(4) Die Behörde erstellt einen Bericht über die Ergebnisse der vergleichenden Analysen. 

Dieser Analysebericht wird gemeinsam von den Bediensteten der Behörde und den 

zuständigen Bediensteten der zentralen Meldestellen, die im Team für vergleichende 

Analyse tätig sind, erstellt und vom Direktorium angenommen, nachdem dieses die 

Anmerkungen des Verwaltungsrats in der Meldestellen-Zusammensetzung zur Kohärenz 

der Anwendung der Methode mit anderen Analyseberichten erhalten hat. In dem 

Bericht werden die ermittelten bewährten Verfahren und gegebenenfalls die 

Folgemaßnahmen aufgeführt, die infolge der vergleichenden Analyse als angemessen, 

verhältnismäßig und notwendig erachtet werden. Diese Folgemaßnahmen können in 

Form von Leitlinien und Empfehlungen nach Artikel 54 und einer Stellungnahme nach 

Artikel 55 angenommen werden. Die zentralen Meldestellen bemühen sich nach Kräften 

darum, den im Einklang mit Artikel 54 herausgegebenen Leitlinien und Empfehlungen 

nachzukommen. 
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(5) Die Behörde veröffentlicht die Ergebnisse der vergleichenden Analyse auf ihrer Website 

und legt der Kommission eine Stellungnahme vor, wenn sie auf der Grundlage des 

Ergebnisses der vergleichenden Analyse oder sonstiger von der Behörde bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlangter Informationen zu der Auffassung gelangt, dass 

aus Sicht der Union eine weitere Harmonisierung der Unionsvorschriften für zentrale 

Meldestellen erforderlich ist. 

(6) Die Behörde legt zwei Jahre nach Veröffentlichung des Analyseberichts einen 

Folgebericht vor. Der Folgebericht wird gemeinsam von den Bediensteten der Behörde 

und den zuständigen Bediensteten der zentralen Meldestellen, die im Team für 

vergleichende Analyse tätig sind, erstellt und vom Direktorium angenommen, nachdem 

dieses die Anmerkungen des Verwaltungsrats in der Meldestellen-Zusammensetzung zur 

Kohärenz der Anwendung der Methode mit anderen Analyseberichten erhalten hat. Im 

Folgebericht wird unter anderem bewertet, ob die Maßnahmen, die die der 

vergleichenden Analyse unterzogenen zentralen Meldestellen mit Blick auf die 

Folgemaßnahmen des Analyseberichts ergriffen haben, angemessen und wirksam sind. 

Die Behörde veröffentlicht die Ergebnisse des Folgeberichts auf ihrer Website. 
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(7) Für die Zwecke dieses Artikels nimmt das Direktorium alle zwei Jahre einen Vorschlag 

für einen Arbeitsplan für vergleichende Analysen an, der unter anderem den 

Erkenntnissen, die im Zuge der vergangenen vergleichenden Analysen und der 

Beratungen des Verwaltungsrats in der Meldestellen-Zusammensetzung gewonnen 

wurden, Rechnung trägt. Der Arbeitsplan für vergleichende Analysen bildet einen 

gesonderten Teil des jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogramms und wird in das 

Einheitliche Programmplanungsdokument aufgenommen. Alle zentralen Meldestellen 

nehmen an den sie betreffenden vergleichenden Analysen teil. 
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ABSCHNITT 7 

GEMEINSAME INSTRUMENTE 

Artikel 49 

Technische Regulierungsstandards 

(1) Übertragen das Europäische Parlament und der Rat der Kommission die Befugnis, gemäß 

Artikel 290 AEUV technische Regulierungsstandards mittels delegierter Rechtsakte zu 

erlassen, um eine kohärente Harmonisierung in den Bereichen zu gewährleisten, die 

ausdrücklich in den in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten 

Gesetzgebungsakten aufgeführt sind, so kann die Behörde Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards erarbeiten. Die Behörde legt ihre Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards der Kommission zur Annahme vor. Gleichzeitig leitet die Behörde 

diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Kenntnisnahme an das Europäische 

Parlament und den Rat weiter. 

Die technischen Regulierungsstandards sind technischer Art und beinhalten keine 

strategischen oder politischen Entscheidungen, und ihr Inhalt wird durch die 

Gesetzgebungsakte, auf denen sie beruhen, begrenzt. 
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Bevor sie die Standards der Kommission übermittelt, führt die Behörde öffentliche 

Anhörungen zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards durch und analysiert die 

damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte, es sei denn, solche 

Konsultationen und Analysen sind in Bezug auf den Geltungsbereich und die 

Auswirkungen der betreffenden Standards oder im Verhältnis zur besonderen Dringlichkeit 

der Angelegenheit in hohem Maße unverhältnismäßig. 

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt eines Entwurfs eines technischen 

Regulierungsstandards befindet die Kommission darüber, ob sie diesen annimmt. Die 

Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat rechtzeitig, wenn die 

Annahme nicht innerhalb des Zeitraums von drei Monaten erfolgen kann. Die Kommission 

kann den Entwurf eines technischen Regulierungsstandards lediglich teilweise oder mit 

Änderungen annehmen, sofern dies aus Gründen des Unionsinteresses erforderlich ist. 

Beabsichtigt die Kommission, einen Entwurf technischer Regulierungsstandards nicht oder 

nur teilweise beziehungsweise mit Änderungen anzunehmen, so sendet sie den Entwurf 

technischer Regulierungsstandards an die Behörde zurück und erläutert dabei, warum sie 

ihn nicht annimmt oder warum sie Änderungen vorgenommen hat. 
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Die Kommission übermittelt eine Kopie ihres Schreibens dem Europäischen Parlament und 

dem Rat. Die Behörde kann den Entwurf technischer Regulierungsstandards anhand der 

Änderungsvorschläge der Kommission innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen 

ändern und ihn der Kommission in Form einer förmlichen Stellungnahme erneut vorlegen. 

Die Behörde übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Kopie ihrer 

förmlichen Stellungnahme. 

Hat die Behörde bei Ablauf dieses Zeitraums von sechs Wochen keinen geänderten 

Entwurf eines technischen Regulierungsstandards vorgelegt oder hat sie einen Entwurf 

eines technischen Regulierungsstandards vorgelegt, der nicht in Übereinstimmung mit den 

Änderungsvorschlägen der Kommission geändert worden ist, so kann die Kommission den 

technischen Regulierungsstandard entweder mit den von ihr als relevant erachteten 

Änderungen annehmen oder ihn ablehnen. 

Die Kommission darf den Inhalt eines von der Behörde ausgearbeiteten Entwurfs eines 

technischen Regulierungsstandards nicht ändern, ohne sich vorher mit der Behörde gemäß 

diesem Artikel abgestimmt zu haben. 

(2) Hat die Behörde innerhalb der Frist, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten angegeben ist, keinen Entwurf eines technischen 

Regulierungsstandards vorgelegt, so kann die Kommission einen solchen Entwurf 

innerhalb einer neuen Frist anfordern. Kann die Behörde diese neue Frist nicht einhalten, 

so setzt sie das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission rechtzeitig davon in 

Kenntnis. 
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(3) Nur wenn die Behörde der Kommission innerhalb der Frist gemäß Absatz 2 keinen 

Entwurf eines technischen Regulierungsstandards vorlegt, kann die Kommission einen 

technischen Regulierungsstandard ohne Entwurf der Behörde mittels eines delegierten 

Rechtsakts annehmen. 

Die Kommission führt offene öffentliche Anhörungen zu Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards durch und analysiert die damit verbundenen potenziellen Kosten- 

und Nutzeneffekte, es sei denn, solche Konsultationen und Analysen sind in Bezug auf den 

Geltungsbereich und die Auswirkungen der betreffenden Standards oder im Verhältnis zur 

besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit unverhältnismäßig. 

Die Kommission leitet den Entwurf des technischen Regulierungsstandards umgehend an 

das Europäische Parlament und den Rat weiter. 

Die Kommission übermittelt der Behörde ihren Entwurf des technischen 

Regulierungsstandards. Die Behörde kann den Entwurf des technischen 

Regulierungsstandards innerhalb einer Frist von sechs Wochen ändern und ihn der 

Kommission in Form einer förmlichen Stellungnahme vorlegen. Die Behörde übermittelt 

dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Kopie ihrer förmlichen Stellungnahme. 
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Hat die Behörde bei Ablauf der in Unterabsatz 4 genannten Frist von sechs Wochen keinen 

geänderten Entwurf des technischen Regulierungsstandards vorgelegt, so kann die 

Kommission den technischen Regulierungsstandard erlassen. 

Hat die Behörde innerhalb der Frist von sechs Wochen einen geänderten Entwurf des 

technischen Regulierungsstandards vorgelegt, so kann die Kommission den Entwurf des 

technischen Regulierungsstandards auf der Grundlage der von der Behörde 

vorgeschlagenen Änderungen ändern oder den technischen Regulierungsstandard mit den 

von ihr als relevant erachteten Änderungen annehmen. Die Kommission darf den Inhalt 

des von der Behörde ausgearbeiteten Entwurfs eines technischen Regulierungsstandards 

nicht ändern, ohne sich vorher mit der Behörde gemäß diesem Artikel abgestimmt zu 

haben. 

(4) Die technischen Regulierungsstandards werden mittels Verordnungen oder Beschlüssen 

angenommen. Die Worte „technischer Regulierungsstandard“ kommen im Titel solcher 

Verordnungen oder Beschlüsse vor. Diese Standards werden im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht und treten an dem darin genannten Datum in Kraft. 
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Artikel 50 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 49 genannten technischen Regulierungsstandards 

wird der Kommission für einen Zeitraum von vier Jahren ab dem ... [▌Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission legt spätestens sechs 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von vier Jahren einen Bericht über die übertragenen 

Befugnisse vor. Die Befugnisübertragung verlängert sich automatisch um Zeiträume 

gleicher Länge.  

(2) Sobald die Kommission einen technischen Regulierungsstandard erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(3) Die der Kommission übertragene Befugnis zum Erlass technischer Regulierungsstandards 

unterliegt den in den Artikeln 49, 51 und 52 genannten Bedingungen. 

Artikel 51 

Einwände gegen technische Regulierungsstandards 

(1) Das Europäische Parlament oder der Rat können gegen einen technischen 

Regulierungsstandard innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Datum der 

Übermittlung des von der Kommission erlassenen technischen Regulierungsstandards 

Einwände erheben. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um drei Monate verlängert. 
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(2) Haben bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist weder das Europäische Parlament noch 

der Rat Einwände gegen den technischen Regulierungsstandard erhoben, so wird dieser im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und tritt zu dem darin genannten 

Zeitpunkt in Kraft. 

Der technische Regulierungsstandard kann im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht werden und vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist in Kraft treten, 

wenn das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie nicht die Absicht haben, Einwände zu erheben. 

(3) Erheben das Europäische Parlament oder der Rat innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist 

Einwände gegen einen technischen Regulierungsstandard, so tritt dieser nicht in Kraft. 

Gemäß Artikel 296 AEUV gibt das Organ, das Einwände gegen den technischen 

Regulierungsstandard erhebt, die Gründe für seine Einwände gegen den technischen 

Regulierungsstandard an. 

Artikel 52 

Ablehnung oder Änderung des Entwurfs eines technischen Regulierungsstandards 

(1) Billigt die Kommission den Entwurf eines technischen Regulierungsstandards nicht oder 

ändert sie ihn gemäß Artikel 49 ab, so unterrichtet sie die Behörde, das Europäische 

Parlament und den Rat unter Angabe der Gründe dafür. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gegebenenfalls das zuständige Mitglied 

der Kommission zusammen mit dem Vorsitzenden der Behörde innerhalb eines Monats 

nach der in Absatz 1 genannten Unterrichtung zu einer Ad-hoc-Sitzung des zuständigen 

Ausschusses des Europäischen Parlaments oder des Rates zur Darlegung und Erläuterung 

ihrer Differenzen einladen. 

Artikel 53 

Technische Durchführungsstandards 

(1) Übertragen das Europäische Parlament und der Rat der Kommission 

Durchführungsbefugnisse, um technische Durchführungsstandards mittels 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV für die Bereiche zu erlassen, die 

ausdrücklich in den in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten 

Gesetzgebungsakten festgelegt sind, so kann die Behörde Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards erarbeiten. Die technischen Durchführungsstandards sind 

technischer Art; sie beinhalten keine strategischen oder politischen Entscheidungen und ihr 

Inhalt dient dazu, die Bedingungen für die Anwendung der genannten Gesetzgebungsakte 

festzulegen. Die Behörde legt ihre Entwürfe technischer Durchführungsstandards der 

Kommission zur Annahme vor. Gleichzeitig leitet die Behörde diese technischen Standards 

zur Kenntnisnahme an das Europäische Parlament und den Rat weiter. 
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Bevor sie die Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission übermittelt, 

führt die Behörde offene öffentliche Anhörungen durch und analysiert die damit 

verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte, es sei denn, solche Konsultationen 

und Analysen sind in Bezug auf dem Geltungsbereich und die Auswirkungen der 

betreffenden Standards oder im Verhältnis zur besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit 

in hohem Maße unverhältnismäßig. 

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt eines Entwurfs eines technischen 

Durchführungsstandards befindet die Kommission darüber, ob sie diesen annimmt. Die 

Kommission kann diese Frist um einen Monat verlängern. Die Kommission informiert das 

Europäische Parlament und den Rat rechtzeitig, wenn die Annahme nicht innerhalb des 

Zeitraums von drei Monaten erfolgen kann. Die Kommission kann den Entwurf des 

technischen Durchführungsstandards lediglich teilweise oder mit Änderungen annehmen, 

wenn dies aus Gründen des Unionsinteresses erforderlich ist. 
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Beabsichtigt die Kommission, einen Entwurf eines technischen Durchführungsstandards 

nicht oder nur teilweise beziehungsweise mit Änderungen anzunehmen, so sendet sie 

diesen zurück an die Behörde und erläutert dabei, warum sie ihn nicht anzunehmen 

beabsichtigt oder warum sie Änderungen vorgenommen hat. Die Kommission übermittelt 

eine Kopie ihres Schreibens dem Europäischen Parlament und dem Rat. Die Behörde kann 

den Entwurf des technischen Durchführungsstandards anhand der Änderungsvorschläge 

der Kommission innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen ändern und ihn der 

Kommission in Form einer förmlichen Stellungnahme erneut vorlegen. Die Behörde 

übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Kopie ihrer förmlichen 

Stellungnahme. 

Hat die Behörde bei Ablauf der in Unterabsatz 4 genannten Frist von sechs Wochen keinen 

geänderten Entwurf des technischen Durchführungsstandards vorgelegt oder hat sie einen 

Entwurf eines technischen Durchführungsstandards vorgelegt, der nicht in 

Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen der Kommission abgeändert worden ist, 

so kann die Kommission den technischen Durchführungsstandard entweder mit den von ihr 

als wichtig erachteten Änderungen annehmen oder ihn ablehnen. 

Die Kommission darf den Inhalt eines von der Behörde ausgearbeiteten Entwurfs eines 

technischen Durchführungsstandards nicht ändern, ohne sich vorher mit der Behörde 

gemäß diesem Artikel abgestimmt zu haben. 
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(2) Hat die Behörde innerhalb der Frist, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten angegeben ist, keinen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards vorgelegt, so kann die Kommission einen solchen Entwurf 

innerhalb einer neuen Frist anfordern. Kann die Behörde diese neue Frist nicht einhalten, 

so setzt sie das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission rechtzeitig davon in 

Kenntnis. 

(3) Nur wenn die Behörde der Kommission innerhalb der Fristen gemäß Absatz 2 keinen 

Entwurf eines technischen Durchführungsstandards vorlegt, kann die Kommission einen 

technischen Durchführungsstandard ohne Entwurf der Behörde mittels eines 

Durchführungsrechtsakts annehmen. 

Die Kommission führt offene öffentliche Anhörungen zu Entwürfen technischer 

Durchführungsstandards durch und analysiert die damit verbundenen potenziellen Kosten- 

und Nutzeneffekte, es sei denn, solche Konsultationen und Analysen sind in Bezug auf den 

Geltungsbereich und die Auswirkungen der betreffenden Standards oder im Verhältnis zur 

besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit unverhältnismäßig. 

Die Kommission leitet den Entwurf eines technischen Durchführungsstandards umgehend 

an das Europäische Parlament und den Rat weiter. 
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Die Kommission übersendet der Behörde den Entwurf des technischen 

Durchführungsstandards. Die Behörde kann den Entwurf des technischen 

Durchführungsstandards innerhalb einer Frist von sechs Wochen ändern und ihn der 

Kommission in Form einer förmlichen Stellungnahme vorlegen. Die Behörde übermittelt 

dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Kopie ihrer förmlichen Stellungnahme. 

Hat die Behörde nach Ablauf der in Unterabsatz 4 genannten Frist von sechs Wochen 

keinen geänderten Entwurf des technischen Durchführungsstandards vorgelegt, kann die 

Kommission den technischen Durchführungsstandard erlassen. 

Hat die Behörde innerhalb der Frist von sechs Wochen einen geänderten Entwurf des 

technischen Durchführungsstandards vorgelegt, so kann die Kommission den Entwurf des 

technischen Durchführungsstandards auf der Grundlage der von der Behörde 

vorgeschlagenen Änderungen ändern oder den technischen Durchführungsstandard mit den 

von ihr als wichtig erachteten Änderungen erlassen. 

Die Kommission darf den Inhalt des von der Behörde ausgearbeiteten Entwurfs des 

technischen Durchführungsstandards nicht ändern, ohne sich vorher mit der Behörde 

gemäß diesem Artikel abgestimmt zu haben. 
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(4) Die technischen Durchführungsstandards werden mittels Verordnungen oder Beschlüssen 

angenommen. Die Worte „technischer Durchführungsstandard“ kommen im Titel solcher 

Verordnungen oder Beschlüsse vor. Diese Standards werden im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht und treten an dem darin genannten Datum in Kraft. 

Artikel 54 

Leitlinien und Empfehlungen 

(1) Um kohärente, effiziente und wirksame Aufsichtspraktiken Verfahren im Zusammenhang 

mit zentralen Meldestellen zu schaffen und eine gemeinsame, einheitliche und kohärente 

Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen, gibt die Behörde Leitlinien und 

Empfehlungen für ▌Aufsichtsbehörden, Aufseher, zentrale Meldestellen oder 

▌Verpflichtete heraus. ▌ 

(2) Die Behörde führt soweit angemessen offene öffentliche Anhörungen zu diesen Leitlinien 

und Empfehlungen▌ durch und analysiert die damit verbundenen potenziellen Kosten- und 

Nutzeneffekte. Diese Konsultationen und Analysen müssen in Bezug auf den 

Anwendungsbereich, die Art und die Auswirkungen der Leitlinien oder Empfehlungen 

verhältnismäßig sein. Führt die Behörde keine offenen öffentlichen Anhörungen durch, so 

gibt sie die Gründe dafür an und macht diese öffentlich zugänglich. 
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(3) Aufsichtsbehörden, Aufseher, zentrale Meldestellen und Verpflichtete unternehmen alle 

erforderlichen Anstrengungen, um diesen Leitlinien und Empfehlungen nachzukommen. 

Binnen zwei Monaten nach der Herausgabe einer Leitlinie oder Empfehlung bestätigt jede 

Aufsichtsbehörde, jeder Aufseher bzw. jede zentrale Meldestelle, ob sie bzw. er dieser 

Leitlinie oder Empfehlung nachkommt oder nachzukommen beabsichtigt. Kommt eine 

Aufsichtsbehörde, ein Aufseher oder eine zentrale Meldestelle der Leitlinie oder 

Empfehlung nicht nach oder beabsichtigt sie bzw. er nicht, dieser nachzukommen, teilt sie 

bzw. er dies der Behörde unter Angabe der Gründe mit. 

Die Behörde macht öffentlich, dass eine Aufsichtsbehörde, ein Aufseher bzw. eine 

zentrale Meldestelle der betreffenden Leitlinie oder Empfehlung nicht nachkommt oder 

nicht nachzukommen beabsichtigt. Die Behörde kann zudem von Fall zu Fall die 

Veröffentlichung der von der Aufsichtsbehörde, dem Aufseher bzw. der zentralen 

Meldestelle angegebenen Gründe für die Nichteinhaltung einer Leitlinie oder Empfehlung 

beschließen. Die Aufsichtsbehörde, der Aufseher bzw. die zentrale Meldestelle werden im 

Voraus über eine solche Veröffentlichung informiert. 

Wenn die betreffende Leitlinie oder Empfehlung dies vorschreibt, erstatten die 

Verpflichteten auf klare und ausführliche Weise Bericht darüber, ob sie dieser Leitlinie 

oder Empfehlung nachkommen. 
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(4) Die Behörde führt die von ihr herausgegebenen Leitlinien und Empfehlungen in dem in 

Artikel 64 Absatz 4 Buchstabe c genannten Bericht auf. 

(5) Die von der Behörde herausgegebenen Leitlinien und Empfehlungen ersetzen die von 

der EBA oder den Aufsehern und zentralen Meldestellen früher zum selben Thema 

herausgegebenen Leitlinien und Empfehlungen. Solange die von der EBA oder 

Aufsehern oder zentralen Meldestellen gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates40 und der Verordnung (EU) 2023/1113 

herausgegebenen Leitlinien und Empfehlungen nach wie vor von Relevanz sind, finden 

sie bis zum Geltungsbeginn der von der Behörde zum selben Thema herausgegebenen 

neuen Leitlinien und Empfehlungen weiterhin Anwendung. Die Behörde sieht eine 

angemessene Übergangsfrist für die Anwendung der neuen Leitlinien und 

Empfehlungen vor. 

                                                 
40  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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Artikel 55 

Stellungnahmen und technische Beratung  

(1) Die Behörde kann auf Ersuchen des Europäischen Parlaments, des Rates oder der 

Kommission oder von Amts wegen zu allen in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 

Fragen Stellungnahmen an das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission 

richten. 

(2) In dem Ersuchen nach Absatz 1 kann eine Konsultation anderer einschlägiger 

Unionsorgane, sofern deren Zuständigkeit berührt wird, eine öffentliche Konsultation 

oder eine technische Analyse vorgesehen sein. 

(3) Die Behörde kann dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission auf deren 

Ersuchen technische Beratung in den Bereichen leisten, die unter die in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakte fallen. 
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KAPITEL III 

ORGANISATION DER BEHÖRDE 

Artikel 56 

Verwaltungs- und Leitungsstruktur 

Die Struktur der Behörde umfasst: 

a) einen Verwaltungsrat, der die in Artikel 60 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt; 

b) ein Direktorium, das die in Artikel 64 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt; 

c) einen Vorsitzenden der Behörde, der die in Artikel 69 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt; 

d) einen Exekutivdirektor, der die in Artikel 71 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt; 

e) einen administrativen Überprüfungsausschuss, der die in Artikel 74 aufgeführten Aufgaben 

wahrnimmt. 
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ABSCHNITT 1 

VERWALTUNGSRAT 

Artikel 57 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat weist entweder eine Aufsichtszusammensetzung gemäß Absatz 2 oder 

über eine Meldestellen-Zusammensetzung gemäß Absatz 3 auf. 

(2) Der Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung setzt sich zusammen aus: 

a) dem stimmberechtigten Vorsitzenden der Behörde; 

b) den stimmberechtigten Leitern der Aufsichtsbehörden der Verpflichteten in den 

einzelnen Mitgliedstaaten; 

c) einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Kommission. 
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Die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Leiter der Aufsichtsbehörden in jedem 

Mitgliedstaat teilen sich eine Stimme und benennen einen einzigen gemeinsamen 

Vertreter, der entweder ein ständiger Vertreter oder ein stimmberechtigter Ad-hoc-

Vertreter für die Zwecke jeder bestimmten Sitzung bzw. jedes bestimmten 

Abstimmungsverfahrens ist. ▌Betreffen die vom Verwaltungsrat in seiner 

Aufsichtszusammensetzung zu erörternden Fragen die Zuständigkeit mehrerer 

Aufsichtsbehörden, so kann der einzige gemeinsame Vertreter von je einem nicht 

stimmberechtigten Vertreter von bis zu zwei weiteren Aufsichtsbehörden begleitet werden.  

Jede Aufsichtsbehörde, die im Rahmen einer Ad-hoc-Vereinbarung oder einer ständigen 

Vereinbarung über ein stimmberechtigtes Mitglied verfügt, ist dafür verantwortlich, aus 

ihren Reihen einen hochrangigen Stellvertreter zu benennen, der bei Verhinderung des in 

Unterabsatz 2 genannten stimmberechtigten Mitglieds des Verwaltungsrats an dessen 

Stelle treten kann. 

(3) Der Verwaltungsrat in seiner Meldestellen-Zusammensetzung setzt sich zusammen aus: 

a) dem stimmberechtigten Vorsitzenden der Behörde; 

b) den stimmberechtigten Leitern der zentralen Meldestellen; 

c) einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Kommission. 
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Jede zentrale Meldestelle benennt aus ihren Reihen einen hochrangigen Stellvertreter, 

der bei Verhinderung des in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Leiters der zentralen 

Meldestelle an dessen Stelle treten kann. 

(4) Der Verwaltungsrat kann beschließen, Beobachter zuzulassen. Insbesondere kann der 

Verwaltungsrat in seiner Meldestellen-Zusammensetzung die Vertreter von OLAF, 

Europol, Eurojust und der EUStA als Beobachter zu seinen Sitzungen zulassen, wenn 

Angelegenheiten erörtert werden, die in deren jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der 

Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung lässt einen vom Aufsichtsgremium 

der EZB benannten Vertreter und jeweils einen Vertreter der ESA als Beobachter zu, wenn 

Angelegenheiten erörtert werden, die in deren jeweiligen Aufgabenbereich fallen.  

Die Umstände, unter denen die in Unterabsatz 1 genannten Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union zu den Sitzungen des Verwaltungsrats einzuladen sind, 

werden in der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats festgelegt und basieren auf einer 

zwischen der Behörde und den einzelnen Beobachtern erzielten Vereinbarung.  

Andere Beobachter können auf Ad-hoc-Basis zugelassen werden, wenn sie mit einer 

Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrats in der 

entsprechenden Zusammensetzung gebilligt werden.  
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(5) Die Mitglieder des Direktoriums können ohne Stimmrecht an den Sitzungen des 

Verwaltungsrats – in seiner Aufsichtszusammensetzung oder in seiner Meldestellen-

Zusammensetzung – teilnehmen, wenn Fragen erörtert werden, die in ihre von dem 

Vorsitzenden der Behörde festgelegten und in Artikel 66 Absatz 2 genannten 

Zuständigkeitsbereiche fallen. 

Artikel 58 

Übertragung von Aufgaben und Entscheidungen und interne Ausschüsse des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat kann auf eigene Initiative oder auf Antrag des Vorsitzenden der 

Behörde interne Ausschüsse für bestimmte ihm zugewiesene Aufgaben einsetzen. Der 

Verwaltungsrat kann die Übertragung bestimmter, genau festgelegter Aufgaben und 

Entscheidungen auf interne Ausschüsse, das Direktorium oder den Vorsitzenden der 

Behörde vorsehen. Der Verwaltungsrat kann diese Übertragung jederzeit widerrufen.  

(2) Die internen Ausschüsse legen dem Verwaltungsrat alle Schlussfolgerungen, zu denen 

sie gelangen, zur Entscheidung vor.  

(3) Die Mitglieder des Direktoriums können gemäß Artikel 57 Absatz 5 an den Sitzungen 

interner Ausschüsse teilnehmen. 
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(4) Der Verwaltungsrat in seiner Meldestellen-Zusammensetzung richtet einen ständigen 

Ausschuss aus neun seiner Mitglieder oder Vertreter mit angemessenen 

Fachkenntnissen aus ihren jeweiligen nationalen zentralen Meldestellen ein, der ihn bei 

der Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß Artikel 60 Absatz 3 unter anderem auch 

durch die Unterbreitung von Vorschlägen und die Ausarbeitung von 

Beschlussentwürfen unterstützt.  

Der ständige Ausschuss ist nicht befugt, Beschlüsse zu fassen. Er nimmt seine Aufgaben 

im Interesse der Union als Ganzes wahr und arbeitet mit dem Verwaltungsrat in seiner 

Meldestellen-Zusammensetzung vollkommen transparent zusammen.  

Der Verwaltungsrat in seiner Meldestellen-Zusammensetzung erlässt die 

Geschäftsordnung des ständigen Ausschusses. Die Zusammensetzung des ständigen 

Ausschusses sieht ein ausgewogenes Verhältnis und eine Rotation zwischen den 

Mitgliedern oder Vertretern der nationalen zentralen Meldestellen vor. Die neun 

Mitglieder des Ausschusses werden vom Verwaltungsrat in seiner Meldestellen-

Zusammensetzung ernannt.  
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Artikel 59 

Unabhängigkeit des Verwaltungsrats 

(1) Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben handeln 

der Vorsitzende der Behörde und die Mitglieder des Verwaltungsrats in seiner 

Aufsichtszusammensetzung und in seiner Meldestellen-Zusammensetzung unabhängig und 

▌im allgemeinen Interesse der Union als Ganzes und dürfen sie von Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, von Regierungen oder von anderen 

öffentlichen oder privaten Stellen weder Weisungen anfordern noch entgegennehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten, die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie 

andere öffentliche oder private Stellen dürfen nicht versuchen, die Mitglieder des 

Verwaltungsrats bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

(3) Der Verwaltungsrat legt in seiner Geschäftsordnung die praktischen Vorkehrungen für die 

Verhinderung und Bewältigung von Interessenkonflikten fest. 

Artikel 60 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung fasst Beschlüsse im 

Zusammenhang mit den in Artikel 7 bis 10 genannten Aufgaben sowie alle anderen 

Beschlüsse, die gemäß dieser Verordnung vom Verwaltungsrat in seiner 

Aufsichtszusammensetzung zu fassen sind. 
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(2) Der Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung kann zu allen Entwürfen von 

Beschlüssen, die das Direktorium gemäß Kapitel II Abschnitt 3 und Artikel 64 Absatz 2 in 

Bezug auf ausgewählte Verpflichtete erstellt, ▌Stellungnahmen abgeben.  

Der Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung und das Direktorium 

vereinbaren und erlassen gemeinsam die Verfahren und die Fristen, die für die Abgabe 

der in Unterabsatz 1 genannten Stellungnahmen gelten. 

(3) Der Verwaltungsrat in seiner Meldestellen-Zusammensetzung nimmt die in Artikel 5 

Absatz 5 und in Kapitel II Abschnitt 6 genannten Aufgaben wahr und nimmt die dort 

vorgesehenen Beschlüsse an. 
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(4) Der Verwaltungsrat nimmt die in Kapitel II Abschnitt 7 genannten ▌Stellungnahmen, 

Empfehlungen, Leitlinien und Beschlüsse der Behörde in der dem Gegenstand des 

Instruments entsprechend geeigneten Zusammensetzung an. Betrifft ein bestimmtes 

Instrument sowohl mit der Aufsicht als auch mit zentralen Meldestellen 

zusammenhängende Angelegenheiten, so nehmen der Verwaltungsrat in seiner 

Aufsichtszusammensetzung und der Verwaltungsrat in seiner Meldestellen-

Zusammensetzung die entsprechenden Stellungnahmen, Empfehlungen, Leitlinien und 

Beschlüsse jeweils getrennt voneinander an. Die ▌Stellungnahmen, Empfehlungen und 

Leitlinien werden auf Vorschlag des zuständigen internen Ausschusses angenommen. 

(5) Der Verwaltungsrat stimmt über die in Artikel 49 genannten Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards und die in Artikel 53 genannten Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards ab und legt sie der Kommission in der dem Gegenstand der 

Standards entsprechend geeigneten Zusammensetzung zur Annahme vor.  

(6) Der Verwaltungsrat – in beiden Zusammensetzungen – wird zu den Entwürfen der vom 

Direktorium gemäß Artikel 64 Absatz 4 Buchstaben a, c, e und m anzunehmenden 

Beschlüsse konsultiert. Weicht der anschließend vom Direktorium getroffene Beschluss 

von der Stellungnahme des Verwaltungsrats ab, so erläutert das Direktorium die Gründe 

hierfür schriftlich. 

(7) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese. 
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(8) Unbeschadet des Artikels 63 Absätze 3 und 4 und des Artikels 68 Absätze 1 und 2 übt der 

Verwaltungsrat gegenüber dem Vorsitzenden und den fünf ständigen Mitgliedern des 

Direktoriums während ihrer gesamten Amtszeit die Befugnisse aus, die durch das Statut 

der Beamten der Anstellungsbehörde und durch die Beschäftigungsbedingungen für die 

sonstigen Bediensteten der zum Abschluss von Dienstverträgen ermächtigten Behörde 

übertragen werden (im Folgenden „Befugnisse der Anstellungsbehörde“). 

Artikel 61 

Abstimmungsregeln des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Jedes 

stimmberechtigte Mitglied gemäß Artikel 57 Absätze 2 und 3 hat eine Stimme. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Behörde den Ausschlag.  

(2) Abweichend von Absatz 1 fasst der Verwaltungsrat in Bezug auf die in den Artikeln 49, 

53, 54 und 55 dieser Verordnung genannten Rechtsakte Beschlüsse mit qualifizierter 

Mehrheit seiner Mitglieder gemäß Artikel 16 Absatz 4 EUV. 
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Der Vorsitzende der Behörde stimmt nicht über die in Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes genannten Beschlüsse, die in Artikel 60 Absatz 2 genannten Stellungnahmen 

oder die Beschlüsse im Zusammenhang mit der Bewertung der Leistung des Direktoriums 

gemäß Artikel 63 Absatz 5 ab. 

(3) Die nicht stimmberechtigten Mitglieder und die Beobachter nehmen nicht an Beratungen 

des Verwaltungsrats in seiner Aufsichtszusammensetzung teil, die einzelne Verpflichtete 

betreffen, es sei denn, in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten ist 

etwas anderes vorgesehen oder die stimmberechtigten Mitglieder treffen diesbezüglich 

eine andere Entscheidung. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für die Mitglieder des Direktoriums und den Vertreter der EZB, der von 

dem Aufsichtsgremium der EZB ernannt wurde. 

(5) Der Vorsitzende der Behörde hat das Vorrecht, jederzeit eine Abstimmung zu veranlassen. 

Unbeschadet dieses Vorrechts und der Wirksamkeit der Beschlussfassungsverfahren der 

Behörde ist der Verwaltungsrat darum bemüht, seine Beschlüsse einvernehmlich zu fassen. 

www.parlament.gv.at



 

 245 

 

Artikel 62 

Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Der Vorsitzende der Behörde beruft die Sitzungen des Verwaltungsrats ein. 

(2) Der Verwaltungsrat hält jährlich mindestens zwei ordentliche Sitzungen ab. Darüber 

hinaus tritt er auf Initiative seines Vorsitzenden ▌oder auf Antrag von mindestens einem 

Drittel seiner Mitglieder zusammen. 

(3) Der Verwaltungsrat kann alle Personen, deren Stellungnahme von Interesse sein kann, als 

Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen einladen. 

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter können sich nach Maßgabe 

seiner Geschäftsordnung von Beratern oder Experten unterstützen lassen. 

(5) Der Verwaltungsrat wird von einem Sekretariat unterstützt, das von der Behörde gestellt 

wird. 

(6) Der Vorsitzende der Behörde und die fünf hauptamtlichen Mitglieder des Direktoriums 

nehmen nicht an Sitzungen des Verwaltungsrats teil, bei denen Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihres Auftrags erörtert oder diesbezügliche 

Beschlüsse gefasst werden. 
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ABSCHNITT 2 

DIREKTORIUM 

Artikel 63 

Zusammensetzung und Ernennung des Direktoriums 

(1) Das Direktorium setzt sich zusammen aus 

a) dem Vorsitzenden der Behörde; 

b) fünf hauptamtlichen Mitgliedern, einschließlich des stellvertretenden Vorsitzenden; 

Nimmt das Direktorium die in Artikel 64 Absatz 4 Buchstaben a bis l genannten Aufgaben 

wahr, ist ein Vertreter der Kommission berechtigt, an den Debatten teilzunehmen, wobei 

dieser nur zu solchen Dokumenten Zugang hat, die einen Bezug zu diesen Aufgaben 

aufweisen. 

(2) Der Exekutivdirektor nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Direktoriums teil. 
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(3) Wenn über die in Artikel 64 Absatz 2 genannten Beschlüsse in Bezug auf einen 

ausgewählten Verpflichteten beraten wird, kann das Mitglied des Verwaltungsrats in 

seiner Aufsichtszusammensetzung aus dem Mitgliedstaat, in dem der betreffende 

ausgewählte Verpflichtete niedergelassen ist, an den Beratungen während der 

einschlägigen Sitzungen des Direktoriums teilnehmen.  

Bei der Abstimmung im Anschluss an diese Beratungen darf das betreffende Mitglied 

des Verwaltungsrats nicht anwesend sein. 

(4) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder des Direktoriums werden im Anschluss 

an ein offenes Auswahlverfahren, das im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wird, auf der Grundlage von Verdiensten, Fähigkeiten, Wissen, Integrität, allgemeinem 

Ansehen und anerkannter Erfahrung auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung sowie anderer einschlägiger Qualifikationen ausgewählt.  

Die Kommission erstellt eine Auswahlliste von Kandidaten, die als Mitglieder des 

Direktoriums gemäß Absatz 1 Buchstabe b infrage kommen. Das Europäische 

Parlament kann Anhörungen der auf dieser Auswahlliste aufgeführten Kandidaten 

durchführen. 
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Der Verwaltungsrat legt dem Europäischen Parlament auf der Grundlage der von der 

Kommission erstellten Auswahlliste einen Vorschlag für die Ernennung der in Absatz 1 

Buchstabe b genannten Mitglieder des Direktoriums vor. Nach Billigung dieses 

Vorschlags durch das Europäische Parlament erlässt der Rat einen 

Durchführungsbeschluss zur Ernennung der Mitglieder des Direktoriums. Der Rat 

beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

Während des gesamten Ernennungsverfahrens wird den Grundsätzen einer 

ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern und der geografischen 

Ausgewogenheit so weit wie möglich Rechnung getragen. 
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(5) Die Amtszeit der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder des Direktoriums beträgt 

vier Jahre. In den zwölf Monaten vor Ablauf ihrer vierjährigen Amtszeit ▌nimmt der 

Verwaltungsrat in beiden Zusammensetzungen oder im Rahmen eines kleineren 

Ausschusses, der unter den Mitgliedern des Verwaltungsrats ausgewählt wird und einen 

Vertreter der Kommission einschließt, eine Bewertung der Leistung dieser Mitglieder des 

Direktoriums vor. Im Rahmen der Bewertung werden die Leistungen eines jeden Mitglieds 

des Direktoriums ebenso berücksichtigt wie die künftigen Aufgaben und 

Herausforderungen der Behörde. Auf der Grundlage der Bewertung kann der 

Verwaltungsrat in beiden Zusammensetzungen dem Europäischen Parlament 

vorschlagen, die Amtszeit der Mitglieder des Direktoriums zu verlängern. Eine solche 

Verlängerung kann nur einmal erfolgen. Nach Billigung des Vorschlags des 

Verwaltungsrats durch das Europäische Parlament erlässt der Rat einen 

Durchführungsbeschluss zur Verlängerung der Amtszeit der betreffenden Mitglieder des 

Direktoriums. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

(6) Die in Absatz 1 Buchstabe ▌b genannten Mitglieder des Direktoriums handeln unabhängig 

und objektiv im Interesse der Union als Ganzes und dürfen von Organen, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union oder von Regierungen oder anderen öffentlichen oder 

privaten Stellen keine Weisungen anfordern oder entgegennehmen. Die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die Regierungen der Mitgliedstaaten und 

alle anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen achten diese Unabhängigkeit. 
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(7) Erfüllt eines der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder des Direktoriums die für 

die Ausübung seines Amtes erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr oder hat es sich 

eines schweren Fehlverhaltens schuldig gemacht, so kann der Rat auf eigene Initiative 

oder auf Vorschlag des Europäischen Parlaments oder des Verwaltungsrats in einer 

seiner beiden Zusammensetzungen einen Durchführungsbeschluss erlassen, mit dem 

das betreffende Mitglied des Direktoriums seines Amtes enthoben wird. Der Rat 

beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

(8) Den ehemaligen Mitgliedern des Direktoriums unter Einschluss des Vorsitzenden und des 

stellvertretenden Vorsitzenden der Behörde ist es während eines Zeitraums von 

18 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt untersagt, eine entgeltliche berufliche 

Tätigkeit auszuüben bei 

a) einem ausgewählten Verpflichteten; 

b) jeder anderen Einrichtung, bei der eine solche Tätigkeit mit den legitimen 

Interessen der Behörde kollidieren würde bzw. kollidieren könnte. 

Das Direktorium legt in seinen in Artikel 64 Absatz 4 Buchstabe e genannten Vorschriften 

zur Verhinderung und Beilegung von Interessenkonflikten in Bezug auf seine Mitglieder 

die Umstände fest, unter denen ein solcher Interessenkonflikt besteht oder vermutet werden 

könnte. 
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Artikel 64 

Aufgaben des Direktoriums 

(1) Das Direktorium ist für die allgemeine Planung und Ausführung der der Behörde gemäß 

Artikel 5 übertragenen Aufgaben verantwortlich. Das Direktorium erlässt alle Beschlüsse 

der Behörde mit Ausnahme der Beschlüsse, die gemäß Artikel 60 vom Verwaltungsrat zu 

erlassen sind. 

(2) Das Direktorium erlässt die zwecks Wahrnehmung der Befugnisse gemäß Artikel 6 

Absatz 1 an ausgewählte Verpflichtete gerichteten Beschlüsse unter Berücksichtigung des 

Vorschlags des in Artikel 16 genannten gemeinsamen Aufsichtsteams des ausgewählten 

Verpflichteten, des Vorschlags des in Artikel 27 genannten unabhängigen 

Untersuchungsteams und der Stellungnahme des Verwaltungsrats zu dem betreffenden 

Beschlussvorschlag gemäß Artikel 60 Absatz 2. Beschließt das Direktorium, von einer 

solchen Stellungnahme abzuweichen, so legt es dafür eine ausführliche schriftliche 

Begründung vor. 

(3) Das Direktorium erlässt die an einzelne Behörden gerichteten Beschlüsse gemäß den 

Artikeln 14, 30 und 32 bis 36. 
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(4) Darüber hinaus hat das Direktorium folgende Aufgaben: 

a) Annahme des Entwurfs des auf einem Vorschlag des Exekutivdirektors basierenden 

einheitlichen Programmplanungsdokuments gemäß Artikel 65 bis zum 

30. November eines jeden Jahres und Übermittlung des Entwurfs zur Information an 

das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission bis zum 31. Januar des 

darauffolgenden Jahres sowie Annahme und Übermittlung jeder anderen 

aktualisierten Fassung des Dokuments; 

b) Annahme des Entwurfs des jährlichen Haushaltsplans der Behörde und 

Wahrnehmung weiterer Aufgaben in Bezug auf den Haushalt der Behörde; 

c) Prüfung und Annahme des konsolidierten Jahresberichts über die Tätigkeiten der 

Behörde zusammen mit einem Überblick über die Erfüllung ihrer Aufgaben, 

Übermittlung dieses Berichts bis zum 1. Juli eines jeden Jahres an das Europäische 

Parlament, den Rat, die Kommission und den Rechnungshof und Veröffentlichung 

des Berichts; 

d) Annahme einer Betrugsbekämpfungsstrategie, die unter Berücksichtigung der Kosten 

und des Nutzens der durchzuführenden Maßnahmen den Betrugsrisiken angemessen 

ist; 

e) Annahme von Vorschriften zur Verhinderung und Beilegung von 

Interessenkonflikten in Bezug auf seine Mitglieder sowie die Mitglieder des 

administrativen Überprüfungsausschusses; 
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f) Annahme seiner Geschäftsordnung; 

g) Wahrnehmung der Befugnisse der Anstellungsbehörde in Bezug auf das Personal der 

Behörde; 

h) Annahme geeigneter Durchführungsbestimmungen zum Statut der Beamten und zu 

den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten im Einklang mit 

Artikel 110 Absatz 2 des Statuts; 

i) Ernennung und Amtsenthebung des Exekutivdirektors gemäß Artikel 70 Absatz 5; 

j) Ernennung eines Rechnungsführers, bei dem es sich um den Rechnungsführer der 

Kommission handeln kann, für den das Statut der Beamten und die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten gelten, und der bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgaben vollkommen unabhängig handelt; 

k) Gewährleistung angemessener Folgemaßnahmen zu den Feststellungen und 

Empfehlungen der internen oder externen Prüfberichte und Bewertungen sowie der 

Untersuchungen des OLAF; 

l) Annahme der für die Behörde geltenden Finanzregelung; 
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m) Fassung sämtlicher Beschlüsse über die Schaffung der internen Strukturen der 

Behörde sowie erforderlichenfalls über deren Änderung. 

(5) Das Direktorium wählt aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder einen 

stellvertretenen Vorsitzenden der Behörde aus. Der stellvertretende Vorsitzende tritt bei 

Verhinderung des Vorsitzenden der Behörde automatisch an dessen Stelle. 

(6) In Bezug auf die in Absatz 4 Buchstabe h des vorliegenden Artikels genannten Befugnisse 

nimmt das Direktorium gemäß Artikel 110 Absatz 2 des Statuts der Beamten einen 

Beschluss auf der Grundlage von Artikel 2 Absatz 1 des Statuts und Artikel 6 der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten an, mit dem die maßgeblichen 

Befugnisse der Anstellungsbehörde auf den Exekutivdirektor übertragen werden. Der 

Exekutivdirektor kann diese Befugnisse weiter übertragen. 

(7) Unter außergewöhnlichen Umständen kann das Direktorium durch Beschluss die 

Übertragung der Befugnisse der Anstellungsbehörde auf den Exekutivdirektor sowie von 

dem Exekutivdirektor vorgenommene Weiterübertragungen von Befugnissen 

vorübergehend aussetzen und die Befugnisse selbst ausüben oder sie einem seiner 

Mitglieder oder einem anderen Bediensteten als dem Exekutivdirektor übertragen. 
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Artikel 65 

Jährliche und mehrjährige Programmplanung 

(1) Bis zum 30. November eines jeden Jahres nimmt das Direktorium auf der Grundlage eines 

von dem Exekutivdirektor vorgelegten Entwurfs unter Berücksichtigung der 

Stellungnahme der Kommission und – in Bezug auf das mehrjährige Arbeitsprogramm – 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments ein einheitliches 

Programmplanungsdokument an, das ein jährliches sowie ein mehrjähriges 

Arbeitsprogramm enthält. Wenn das Direktorium beschließt, Teile der Stellungnahme 

der Kommission nicht zu berücksichtigen, legt es eine ausführliche Begründung für 

diesen Beschluss vor. Die Verpflichtung, eine ausführliche Begründung vorzulegen, gilt 

auch für alle vom Europäischen Parlament im Falle seiner Konsultation vorgebrachten 

Punkte. Das Direktorium übermittelt das einheitliche Programmplanungsdokument dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission. 

Das einheitliche Programmplanungsdokument wird nach der endgültigen Feststellung des 

Gesamthaushaltsplans endgültig und ist, falls notwendig, entsprechend anzupassen. 
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(2) Das jährliche Arbeitsprogramm umfasst die genauen Ziele und die erwarteten Ergebnisse 

einschließlich Leistungsindikatoren. Es enthält ferner eine Beschreibung der zu 

finanzierenden Maßnahmen sowie Angaben zur Höhe der für die einzelnen Maßnahmen 

vorgesehenen finanziellen und personellen Ressourcen gemäß den Grundsätzen der 

tätigkeitsbezogenen Aufstellung des Haushaltsplans und der maßnahmenbezogenen 

Geschäftsführung. Das jährliche Arbeitsprogramm steht mit dem mehrjährigen 

Arbeitsprogramm im Einklang. Im jährlichen Arbeitsprogramm ist klar anzugeben, welche 

Aufgaben im Vergleich zum vorigen Haushaltsjahr hinzugefügt, geändert oder gestrichen 

wurden.  

(3) Das Direktorium ändert das verabschiedete jährliche Arbeitsprogramm, wenn der Behörde 

eine neue Aufgabe übertragen wird. 

Wesentliche Änderungen des jährlichen Arbeitsprogramms werden nach demselben 

Verfahren angenommen wie das ursprüngliche jährliche Arbeitsprogramm. Das 

Direktorium kann die Befugnis zur Vornahme nicht wesentlicher Änderungen am 

jährlichen Arbeitsprogramm dem Exekutivdirektor übertragen. 
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(4) Im mehrjährigen Arbeitsprogramm wird die strategische Gesamtplanung einschließlich der 

Ziele, der erwarteten Ergebnisse und der Leistungsindikatoren festgelegt. Es umfasst auch 

die Ressourcenplanung mit einem mehrjährigen Finanz- und Personalplan. 

Die Ressourcenplanung wird jährlich aktualisiert. Die strategische Programmplanung wird 

aktualisiert, wenn dies angemessen ist. 

Artikel 66 

Abstimmungsregeln des Direktoriums 

(1) Das Direktorium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Jedes 

Mitglied des Direktoriums hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden der Behörde oder des stellvertretenden Vorsitzenden, wenn er den 

Vorsitzenden vertritt, den Ausschlag. 

(2) Ein Vertreter der Kommission ist stimmberechtigt, wenn Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit Artikel 64 Absatz 4 Buchstaben a bis l erörtert und diesbezügliche 

Beschlüsse gefasst werden. ▌ 

(3) Die näheren Einzelheiten der Abstimmungsmodalitäten, insbesondere die 

Voraussetzungen, unter denen ein Mitglied im Namen eines anderen Mitglieds handeln 

kann, werden in der Geschäftsordnung des Direktoriums festgelegt. 

www.parlament.gv.at



 

 258 

 

Artikel 67 

Grundrechtsbeauftragter 

(1) Das Direktorium benennt auf Vorschlag des Exekutivdirektors einen 

Grundrechtsbeauftragten. Der Grundrechtsbeauftragte kann dem bestehenden Personal 

der zentralen Meldestelle angehören. 

(2) Der Grundrechtsbeauftragte nimmt folgende Aufgaben wahr: 

a) Beratung des Personals der Behörde zu allen von der Behörde durchgeführten 

Tätigkeiten, wenn der Beauftragte dies für erforderlich hält oder wenn das 

Personal darum ersucht, ohne diese Tätigkeiten zu behindern oder zu verzögern; 

b) Förderung und Überwachung der Einhaltung der Grundrechte durch die 

Behörde; 

c) Abgabe unverbindlicher Stellungnahmen zur Vereinbarkeit der Tätigkeiten der 

Behörde mit den Grundrechten; 

d) Unterrichtung des Exekutivdirektors und des Direktoriums über mögliche 

Verstöße gegen die Grundrechte im Zuge der Tätigkeiten der Behörde. 
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(3) Das Direktorium stellt sicher, dass der Grundrechtsbeauftragte keine Weisungen zur 

Erfüllung seiner Aufgaben anfordert oder entgegennimmt. 

(4) Der Grundrechtsbeauftragte untersteht direkt dem Exekutivdirektor und erstellt 

regelmäßig Berichte über die Wahrnehmung der in Absatz 2 genannten Aufgaben. Diese 

Berichte werden dem Direktorium zugänglich gemacht. 

ABSCHNITT 3 

DER VORSITZENDE DER BEHÖRDE 

Artikel 68 

Ernennung des Vorsitzenden der Behörde  

(1) Der Vorsitzende der Behörde wird im Anschluss an ein offenes Auswahlverfahren, das im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird, auf der Grundlage von Verdiensten, 

Fähigkeiten, Wissen, Integrität, allgemeinem Ansehen und anerkannter Erfahrung auf dem 

Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie anderer 

einschlägiger Qualifikationen ausgewählt. Das Europäische Parlament, der Rat und der 

Verwaltungsrat werden in jeder Phase dieses Verfahrens zeitnah gebührend 

unterrichtet.  
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Die Kommission erstellt eine Auswahlliste mit mindestens zwei qualifizierten Kandidaten 

für das Amt des Vorsitzenden der Behörde. Das Europäische Parlament und der 

Verwaltungsrat können Anhörungen der auf dieser Auswahlliste aufgeführten 

Kandidaten durchführen. Der Verwaltungsrat kann zu den Ergebnissen seiner 

Anhörungen eine öffentliche Stellungnahme abgeben oder eine solche Stellungnahme 

an das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission richten. 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament einen Vorschlag für die 

Ernennung des Vorsitzenden der Behörde.  

Nach Billigung dieses Vorschlags durch das Europäische Parlament erlässt der Rat einen 

Durchführungsbeschluss zur Ernennung des Vorsitzenden der Behörde. Der Rat beschließt 

mit qualifizierter Mehrheit. 

Bei der Ernennung des ersten Vorsitzenden der Behörde nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung legt die Kommission den entsprechenden Vorschlag für die Ernennung des 

Vorsitzenden abweichend von Unterabsatz 2 ohne Beteiligung des Verwaltungsrats vor. 
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(2) Der Vorsitzende der Behörde handelt unabhängig und objektiv im Interesse der Union 

als Ganzes und darf von den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

oder von Regierungen oder anderen öffentlichen oder privaten Stellen keine Weisungen 

anfordern oder entgegennehmen. Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union, die Regierungen der Mitgliedstaaten und alle anderen öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen achten diese Unabhängigkeit. 

(3) Die Amtszeit des Vorsitzenden der Behörde beträgt vier Jahre. In den zwölf Monaten vor 

Ablauf der vierjährigen Amtszeit des Vorsitzenden nimmt der Verwaltungsrat in beiden 

Zusammensetzungen oder im Rahmen eines kleineren Ausschusses, der unter den 

Mitgliedern des Verwaltungsrats ausgewählt wird und einen Vertreter der Kommission 

einschließt, eine Bewertung der Leistung des Vorsitzenden vor. Im Rahmen der 

Bewertung werden die Leistungen des Vorsitzenden ebenso berücksichtigt wie die 

künftigen Aufgaben und Herausforderungen der Behörde. Auf der Grundlage der 

Bewertung kann die Kommission dem Europäischen Parlament vorschlagen, die 

Amtszeit der Mitglieder des Direktoriums zu verlängern. Eine solche Verlängerung kann 

nur einmal erfolgen. Nach Billigung des Vorschlags der Kommission durch das 

Europäische Parlament erlässt der Rat einen Durchführungsbeschluss zur 

Verlängerung der Amtszeit des Vorsitzenden der Behörde. Der Rat beschließt mit 

qualifizierter Mehrheit.  
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(4) Erfüllt der Vorsitzende der Behörde die für die Ausübung seines Amtes erforderlichen 

Voraussetzungen nicht mehr oder hat er sich eines schweren Fehlverhaltens schuldig 

gemacht, so kann der Rat auf eigene Initiative oder auf Vorschlag des Europäischen 

Parlaments oder des Verwaltungsrats in einer seiner beiden Zusammensetzungen einen 

Durchführungsbeschluss erlassen, mit dem der Vorsitzende seines Amtes enthoben wird. 

Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

(5) Scheidet der Vorsitzende aus oder ist er aus anderen Gründen nicht in der Lage, seine 

Pflichten zu erfüllen, so werden die Aufgaben des Vorsitzenden von dem stellvertretenden 

Vorsitzenden wahrgenommen. 

Artikel 69 

Zuständigkeiten des Vorsitzenden der Behörde  

(1) Der Vorsitzende der Behörde vertritt die Behörde und ist für die Vorbereitung der Arbeit 

des Verwaltungsrats und des Direktoriums einschließlich der Festlegung der 

Tagesordnung, der Einberufung aller Sitzungen und der Führung des Vorsitzes bei ihnen 

und der Vorlage von Punkten zur Beschlussfassung zuständig. 

(2) Der Vorsitzende der Behörde weist den in Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Mitgliedern des Direktoriums für die Dauer ihres Mandats besondere 

Zuständigkeitsbereiche innerhalb des Aufgabenbereichs der Behörde zu. 
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ABSCHNITT 4 

DER EXEKUTIVDIREKTOR 

Artikel 70 

Ernennung des Exekutivdirektors 

(1) Der Exekutivdirektor wird nach Artikel 2 Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen für 

die sonstigen Bediensteten als Bediensteter auf Zeit der Behörde eingestellt. 

(2) Der Exekutivdirektor nimmt seine Aufgaben im Interesse der Union und unabhängig von 

spezifischen Interessen wahr. 

(3) Der Exekutivdirektor leitet die Behörde. Der Exekutivdirektor ist dem Direktorium 

gegenüber rechenschaftspflichtig. Unbeschadet der Befugnisse der Kommission und des 

Direktoriums übt der Exekutivdirektor sein Amt unabhängig aus und fordert er keine 

Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union oder von 

Regierungen oder sonstigen öffentlichen oder privaten Stellen an und nimmt auch keine 

Weisungen von diesen entgegen. 
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(4) Der Exekutivdirektor wird aufgrund seiner Verdienste und nachgewiesenen hochrangigen 

Fähigkeiten in den Bereichen Verwaltung, Haushalt und Führung im Anschluss an ein 

offenes Auswahlverfahren ausgewählt, das im Amtsblatt der Europäischen Union und 

gegebenenfalls in anderen Presseorganen oder Websites veröffentlicht wird. Die 

Kommission erstellt eine Auswahlliste mit mindestens zwei qualifizierten Kandidaten für 

das Amt des Exekutivdirektors. Das Direktorium ernennt den Exekutivdirektor. 

(5) Die Amtszeit des Exekutivdirektors beträgt fünf Jahre. In den neun Monaten vor Ablauf 

der Amtszeit des Exekutivdirektors nimmt das Direktorium eine Beurteilung vor, bei der 

die Bewertung der Leistung des Exekutivdirektors und die künftigen Aufgaben und 

Herausforderungen der Behörde berücksichtigt werden. Das Direktorium kann die 

Amtszeit des Exekutivdirektors unter Berücksichtigung der Bewertung einmal verlängern. 

Der Exekutivdirektor kann auf Vorschlag der Kommission vom Direktorium seines Amtes 

enthoben werden. 

(6) Ein Exekutivdirektor, dessen Amtszeit verlängert wurde, darf nach Ablauf der verlängerten 

Amtszeit nicht an einem weiteren Auswahlverfahren für dieselbe Stelle teilnehmen. 
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Artikel 71 

Aufgaben des Exekutivdirektors 

(1) Der Exekutivdirektor ist für die laufende Geschäftsführung der Behörde verantwortlich 

und wirkt darauf hin, innerhalb der Behörde für eine ausgewogene Vertretung von Frauen 

und Männern und, soweit möglich, für geografische Ausgewogenheit zu sorgen. Der 

Exekutivdirektor ist insbesondere dafür zuständig, 

a) die vom Direktorium angenommenen Beschlüsse umzusetzen, 

b) den Entwurf des einheitlichen Programmplanungsdokuments auszuarbeiten und nach 

Konsultation der Kommission dem Direktorium vorzulegen, 

c) das einheitliche Programmplanungsdokument umzusetzen und dem Direktorium über 

seine Umsetzung Bericht zu erstatten, 

d) den Entwurf des konsolidierten Jahresberichts über die Tätigkeiten der Behörde 

auszuarbeiten und dem Direktorium zur Bewertung und Annahme vorzulegen, 

e) einen Aktionsplan auszuarbeiten, der den Schlussfolgerungen von Berichten über 

interne oder externe Prüfungen und Evaluierungen sowie von Untersuchungen des 

OLAF Rechnung trägt, und der Kommission▌, dem Verwaltungsrat und dem 

Direktorium regelmäßig über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten, 
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f) unbeschadet der Untersuchungsbefugnisse des OLAF die finanziellen Interessen der 

Union durch vorbeugende Maßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 

rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen sowie, falls 

Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, durch Einziehung rechtsgrundlos gezahlter 

Beträge und gegebenenfalls durch Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und 

abschreckender verwaltungsrechtlicher Sanktionen, auch finanzieller Art, zu 

schützen, 

g) eine Betrugsbekämpfungsstrategie für die Behörde auszuarbeiten und dem 

Direktorium zur Genehmigung vorzulegen, 

h) einen Entwurf der für die Behörde geltenden Finanzregelung auszuarbeiten, 

i) als Teil des Entwurfs des einheitlichen Programmplanungsdokuments den Entwurf 

des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Behörde gemäß Artikel 78 

auszuarbeiten und ihren Haushaltsplan gemäß Artikel 79 auszuführen, 

j) eine IT-Sicherheitsstrategie auszuarbeiten und umzusetzen und dabei ein 

angemessenes Risikomanagement für alle IT-Infrastrukturen, -Systeme und -Dienste, 

die von der Behörde entwickelt oder beschafft werden, sowie ausreichende 

Finanzmittel für die IT-Sicherheit sicherzustellen, 
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k) das jährliche Arbeitsprogramm der Behörde unter der Kontrolle des Direktoriums 

durchzuführen, 

▌ 

l) den Entwurf eines Berichts zu erstellen, in dem alle Tätigkeiten der Behörde 

beschrieben werden und der einen Abschnitt über Finanz- und Verwaltungsfragen 

umfasst. 

(2) Der Exekutivdirektor trifft sonstige erforderliche Maßnahmen und erlässt insbesondere 

interne Verwaltungsanweisungen und veröffentlicht Mitteilungen, um das Funktionieren 

der Behörde gemäß dieser Verordnung zu gewährleisten. 

(3) Der Exekutivdirektor entscheidet, ob es erforderlich ist, ein oder mehrere Mitglieder des 

Personals in einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten zu entsenden, damit die Aufgaben 

der Behörde effizient und wirksam ausgeführt werden. Bevor der Exekutivdirektor 

beschließt, eine Außenstelle einzurichten, holt er die Zustimmung der Kommission, des 

Direktoriums und aller betreffenden Mitgliedstaaten ein. In dem Beschluss wird der 

Umfang der in der Außenstelle auszuübenden Tätigkeiten so festgelegt, dass unnötige 

Kosten und eine Überschneidung der Verwaltungsfunktionen mit denen der Behörde 

vermieden werden. Mit dem betreffenden Mitgliedstaat bzw. den betreffenden 

Mitgliedstaaten wird ein entsprechendes Abkommen geschlossen. 
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ABSCHNITT 5 

ADMINISTRATIVER ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS  

Artikel 72 

Errichtung und Zusammensetzung des administrativen Überprüfungsausschusses  

(1) Die Behörde richtet einen administrativen Überprüfungsausschuss ein, der eine interne 

administrative Überprüfung der Beschlüsse vornimmt, die die Behörde im Rahmen der 

Ausübung der in den Artikeln 21, 22, 23 und 77 aufgeführten Befugnisse getroffen hat. 

Die interne administrative Überprüfung erstreckt sich auf die verfahrensmäßige und 

materielle Übereinstimmung solcher Beschlüsse mit dieser Verordnung. 

(2) Der administrative Überprüfungsausschuss setzt sich aus fünf Personen mit hohem 

Ansehen zusammen, die nachweislich über einschlägiges Wissen und einschlägige 

Berufserfahrung, einschließlich aufsichtlicher Erfahrung auf dem Gebiet der Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, verfügen; ausgenommen sind aktuelle 

Bedienstete der Behörde sowie aktuelle Bedienstete der für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörden und zentralen 

Meldestellen oder anderer nationaler Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der 

Mitgliedstaaten oder der Union, die an der Wahrnehmung der der Behörde durch diese 

Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt sind. Der administrative 

Überprüfungsausschuss verfügt über ausreichende Ressourcen und ausreichende 

Fachkenntnisse, um die Ausübung der Befugnisse durch die Behörde im Rahmen dieser 

Verordnung beurteilen zu können. 
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(3) Der administrative Überprüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von 

mindestens drei seiner fünf Mitglieder. 

Artikel 73 

Mitglieder des administrativen Überprüfungsausschusses  

(1) Die Mitglieder des administrativen Überprüfungsausschusses und zwei stellvertretende 

Mitglieder werden vom Verwaltungsrat in seiner Aufsichtszusammensetzung für eine 

Amtszeit von fünf Jahren, die einmal verlängert werden kann, im Anschluss an eine im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Aufforderung zur Interessenbekundung 

ernannt. Sie sind an keinerlei Weisungen gebunden. 

(2) Die Mitglieder des administrativen Überprüfungsausschusses handeln unabhängig und im 

öffentlichen Interesse und nehmen keine anderen Aufgaben innerhalb der Behörde wahr. 

Zu diesem Zweck geben sie eine öffentliche Erklärung über ihre Verpflichtungen und 

Interessen ab, in der angegeben wird, welche direkten oder indirekten Interessen bestehen, 

die als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen werden könnten, oder aus der 

hervorgeht, dass keine solchen Interessen bestehen. 
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Artikel 74 

Zu überprüfende Beschlüsse 

(1) Gegen Beschlüsse, die die Behörde gemäß Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 21, 22, 23 und 

77 getroffen hat, kann von einer natürlichen oder juristischen Person, an die der Beschluss 

gerichtet ist oder die durch den Beschluss unmittelbar und individuell betroffen ist, beim 

administrativen Überprüfungsausschuss eine Überprüfung beantragt werden. 

(2) Ein Antrag auf Überprüfung ist schriftlich zu stellen, hat eine Begründung zu enthalten und 

ist bei der Behörde innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses an die eine 

Überprüfung verlangende Person oder, sofern eine solche Bekanntgabe nicht erfolgt ist, 

innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, an dem die eine Überprüfung verlangende 

Person von dem Beschluss Kenntnis erlangt hat, einzureichen. 

(3) Nach einer Entscheidung über die Zulässigkeit eines Antrags auf Überprüfung gibt der 

administrative Überprüfungsausschuss innerhalb einer Frist, die der Dringlichkeit der 

Angelegenheit angemessen ist, in jedem Fall jedoch spätestens zwei Monate nach Eingang 

des Antrags, eine Stellungnahme ab und verweist den Fall zwecks Ausarbeitung eines 

neuen Beschlusses an das Direktorium zurück. Das Direktorium erlässt umgehend einen 

neuen Beschluss, der der Stellungnahme des administrativen Überprüfungsausschusses 

Rechnung trägt. Der neue Beschluss hebt den ursprünglichen Beschluss auf und ersetzt ihn 

entweder durch einen Beschluss desselben Inhalts oder durch einen geänderten Beschluss. 
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(4) Ein Antrag auf Überprüfung nach Absatz 2 kann einen Antrag auf Aussetzung des 

Vollzugs des von dem Überprüfungsverfahren betroffenen Beschlusses umfassen. ▌Der 

administrative Überprüfungsausschuss kann▌, wenn die Umstände dies nach seiner 

Auffassung erfordern, unter Berücksichtigung des Standpunkts des Direktoriums 

anordnen, dass der Vollzug des betreffenden Beschlusses ausgesetzt wird, bis das 

Direktorium gemäß Absatz 3 einen neuen Beschluss erlässt. Entscheidet der 

administrative Überprüfungsausschuss nicht innerhalb von 14 Tagen über den Antrag 

auf Aussetzung, so gilt dieser Antrag als abgelehnt. 

(5) Die Stellungnahme des administrativen Überprüfungsausschusses und der neue, vom 

Direktorium nach Maßgabe dieses Artikels gefasste Beschluss sind zu begründen und den 

Parteien bekannt zu geben. 

(6) Die Behörde erlässt einen Beschluss zur Festlegung der Geschäftsordnung des 

administrativen Überprüfungsausschusses. 
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Artikel 75 

Ausschluss und Ablehnung 

(1) Die Mitglieder des administrativen Überprüfungsausschusses wirken nicht an einem 

Überprüfungsverfahren mit, wenn dieses Verfahren ihre persönlichen Interessen berührt, 

wenn sie zuvor als Vertreter eines Verfahrensbeteiligten tätig gewesen sind oder wenn sie 

an dem Beschluss mitgewirkt haben, der Gegenstand der Überprüfung ist. 

(2) Ist ein Mitglied des administrativen Überprüfungsausschusses aus einem der in Absatz 1 

genannten Gründe oder aus einem anderen Grund der Auffassung, dass es an einem 

Überprüfungsverfahren nicht mitwirken sollte, so setzt es den administrativen 

Überprüfungsausschuss davon in Kenntnis. 

(3) Jeder am Überprüfungsverfahren Beteiligte kann gegen jedes Mitglied des administrativen 

Überprüfungsausschusses aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder dann, wenn 

das Mitglied der Befangenheit verdächtigt wird, Einwände erheben. Ein solcher Einwand 

ist nicht zulässig, wenn der am Überprüfungsverfahren Beteiligte, obwohl er Kenntnis von 

einem Grund für einen Einwand hatte, einen Verfahrensschritt unternommen hat. 

Einwände dürfen nicht unter Berufung auf die Staatsangehörigkeit von Mitgliedern 

erhoben werden. 

(4) Der administrative Überprüfungsausschuss beschließt, welche Maßnahmen in den Fällen, 

die in den Absätzen 2 und 3 genannt sind, ohne Beteiligung des betreffenden Mitglieds zu 

treffen sind. Das betreffende Mitglied wird bei diesem Beschluss durch seinen 

Stellvertreter im administrativen Überprüfungsausschuss vertreten. 
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KAPITEL IV 

FINANZVORSCHRIFTEN 

Artikel 76 

Haushalt 

(1) Für jedes Haushaltsjahr – das dem Kalenderjahr entspricht – wird ein Voranschlag aller 

Einnahmen und Ausgaben der Behörde erstellt und im Haushaltsplan der Behörde 

ausgewiesen. 

(2) Der Haushalt der Behörde muss in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. 

(3) Unbeschadet anderer Ressourcen setzen sich die Einnahmen der Behörde aus einer 

Kombination der folgenden Einnahmen zusammen: 

a) einem in den Gesamthaushaltsplan der Union eingestellten Beitrag der Union; 

b) den Gebühren, die von den ausgewählten und nicht ausgewählten Verpflichteten 

gemäß Artikel 77 für die in Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a, b und c und in 

Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben a bis d, f und g genannten Aufgaben entrichtet 

wurden; 

c) freiwilligen Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten; 
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d) vereinbarten Entgelten für Veröffentlichungen, Ausbildungsmaßnahmen und 

sonstige Dienstleistungen, die von der Behörde erbracht werden, sofern sie von 

einer oder mehreren zentralen Meldestellen oder deren Gegenparteien in 

Drittländern oder von nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden ausdrücklich angefordert 

wurden; 

e) möglichen Unionsmitteln in Form von Beitragsvereinbarungen oder Ad-hoc-

Finanzhilfen im Einklang mit der Finanzregelung der Behörde gemäß Artikel 81 

und den Bestimmungen der einschlägigen Instrumente zur Unterstützung der 

Unionspolitik. 

Höhe und Herkunft etwaiger Einnahmen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben b, c, d und e 

des vorliegenden Absatzes werden in die Jahresrechnung der Behörde aufgenommen 

und im Jahresbericht über die Haushaltsführung und die Finanzverwaltung der 

Behörde gemäß Artikel 80 Absatz 2 eindeutig aufgeführt. 

(4) Die Ausgaben der Behörde umfassen die Bezüge des Personals, die Verwaltungs- und 

Infrastrukturausgaben und die Betriebskosten. 
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Artikel 77 

Bei ausgewählten und nicht ausgewählten Verpflichteten erhobene Gebühren 

(1) Die Behörde erhebt bei allen ausgewählten Verpflichteten nach Artikel 13 und bei den 

nicht ausgewählten Verpflichteten, die die in Artikel 12 Absatz 1 festgelegten Kriterien 

erfüllen, ▌eine jährliche Aufsichtsgebühr. Die Gebühren decken die Kosten, die der 

Behörde im Zusammenhang mit den Aufgaben im Rahmen der Aufsicht gemäß Kapitel II 

Abschnitte 3 und 4 entstehen. Diese Gebühren dürfen die Ausgaben im Zusammenhang 

mit diesen Aufgaben nicht übersteigen. Werden diese Kriterien in einem bestimmten Jahr 

nicht vollständig erfüllt, so werden die erforderlichen Anpassungen bei der Berechnung der 

Gebühren für die beiden folgenden Jahre vorgenommen. 

(2) Die Höhe der bei jedem der in Absatz 1 genannten Verpflichteten erhobenen Gebühr wird 

im Einklang mit den Modalitäten berechnet, die in dem in Absatz 6 genannten delegierten 

Rechtsakt festgelegt sind. 

(3) Die Gebühren werden gemäß den geltenden Rechnungslegungsstandards auf der höchsten 

Konsolidierungsebene in der Union berechnet. 
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(4) Die Grundlage für die Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühr für ein bestimmtes 

Kalenderjahr bilden die Ausgaben im Zusammenhang mit der direkten und indirekten 

Beaufsichtigung der ausgewählten und nicht ausgewählten Verpflichteten, bei denen in 

dem betreffenden Jahr Gebühren erhoben werden. Die Behörde kann Vorauszahlungen auf 

die jährliche Aufsichtsgebühr verlangen, die auf einem angemessenen Voranschlag 

beruhen müssen. Die Behörde verständigt sich vor der Entscheidung über die endgültige 

Höhe der Gebühr mit dem zuständigen Finanzaufseher, um sicherzustellen, dass die 

Beaufsichtigung für alle Verpflichteten des Finanzsektors kosteneffizient und angemessen 

bleibt. Die Behörde teilt den jeweiligen Verpflichteten die Grundlage für die Berechnung 

der jährlichen Aufsichtsgebühr mit. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Verpflichtung, die in diesem Artikel vorgesehenen Gebühren zu entrichten, nach 

nationalem Recht durchsetzbar ist und dass die fälligen Gebühren in vollem Umfang 

gezahlt werden. 

(5) Dieser Artikel lässt das Recht der Finanzaufseher, nach Maßgabe ihres nationalen Rechts – 

soweit Aufsichtsaufgaben nicht der Behörde übertragen wurden – oder gemäß dem 

geltenden Unionsrecht für Kosten aufgrund der Zusammenarbeit mit der Behörde, ihrer 

Unterstützung und der Ausführung ihrer Anweisungen Gebühren zu erheben, unberührt. 
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(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 100 einen delegierten 

Rechtsakt zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in dem sie die Methode zur 

Berechnung der Höhe der Gebühr, die bei jedem ausgewählten und nicht ausgewählten 

Verpflichteten, der nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels Gebühren zu entrichten hat, 

erhoben wird, sowie das Verfahren für die Einziehung dieser Gebühren festlegt. Bei der 

Entwicklung der Methode zur Bestimmung der individuellen Höhe der Gebühren 

berücksichtigt die Kommission Folgendes: 

a) den jährlichen Gesamtumsatz oder die entsprechende Art von Einkünften der 

Verpflichteten auf der höchsten Konsolidierungsebene in der Union gemäß den 

geltenden Rechnungslegungsstandards; 

b) ob der Verpflichtete der direkten Beaufsichtigung unterliegt;  

c) die gemäß der in Artikel 12 Absatz 7 Buchstabe b genannten Methode erfolgende 

Einstufung des ▌Risikoprofils der Verpflichteten bezüglich Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung; 

d) die Bedeutung des Verpflichteten für die Stabilität des Finanzsystems oder die 

Wirtschaft eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder der Union; 
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e) dass die Höhe der bei nicht ausgewählten Verpflichteten im Verhältnis zu ihren 

Einkünften oder ihrem Umsatz im Sinne von Buchstabe a zu erhebenden Gebühr 

20 % des Betrags, der bei ausgewählten Verpflichteten mit Einkünften oder einem 

Umsatz in gleicher Höhe zu erheben ist, nicht überschreiten darf. 

Die Kommission erlässt die in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakte bis zum 

1. Januar 2027. 

Artikel 78 

Aufstellung des Haushaltsplans 

(1) Der Exekutivdirektor erstellt jedes Jahr einen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen 

und Ausgaben der Behörde für das folgende Haushaltsjahr, einschließlich des Stellenplans, 

und übermittelt ihn dem Direktorium. 

(2) Auf der Grundlage dieses Entwurfs nimmt das Direktorium einen vorläufigen Entwurf des 

Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Behörde für das folgende Haushaltsjahr 

an. 

(3) Der endgültige Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Behörde wird 

der Kommission bis zum 31. Januar eines jeden Jahres übermittelt. 
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(4) Die Kommission übermittelt den Voranschlag zusammen mit dem Entwurf des 

Gesamthaushaltsplans der Union der Haushaltsbehörde. 

(5) Auf der Grundlage des Voranschlags setzt die Kommission die von ihr für erforderlich 

erachteten Mittelansätze für den Stellenplan und den Betrag des Zuschusses aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union in den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Union ein, 

den sie gemäß Artikel 313 und 314 AEUV der Haushaltsbehörde vorlegt. 

(6) Die Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den Beitrag zur Behörde. 

(7) Die Haushaltsbehörde genehmigt den Stellenplan der Behörde. 

(8) Der Haushaltsplan der Behörde wird vom Direktorium festgestellt. Er wird endgültig, 

wenn der Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union endgültig festgestellt ist. 

Erforderlichenfalls wird er entsprechend angepasst. 
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Artikel 79 

Ausführung des Haushaltsplans 

(1) Der Exekutivdirektor führt den Haushaltsplan der Behörde unter Beachtung der 

Grundsätze der Sparsamkeit, der Effizienz, der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung aus. 

(2) Jedes Jahr übermittelt der Exekutivdirektor der Haushaltsbehörde alle Informationen, die 

für die Ergebnisse von Bewertungsverfahren von Belang sind. 

Artikel 80 

Rechnungslegung und Entlastung 

(1) Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der Kommission und 

dem Rechnungshof den vorläufigen Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr (im 

Folgenden „Jahr N“) bis zum 1. März des folgenden Jahres (im Folgenden „Jahr N+1“). 
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(2) Bis zum 31. März des Jahres N+1 übermittelt die Behörde dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und dem Rechnungshof den jährlichen Bericht über ihre Haushaltsführung und 

ihre Finanzverwaltung. 

(3)  Bis zum 31. März des Jahres N+1 übermittelt der Rechnungsführer der Kommission dem 

Rechnungshof den mit dem Rechnungsabschluss der Kommission konsolidierten 

vorläufigen Rechnungsabschluss der Behörde. 

(4) Nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofs zum vorläufigen Rechnungsabschluss 

der Behörde gemäß Artikel 246 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des 

Europäischen Parlaments und des Rates41 gibt das Direktorium eine Stellungnahme zum 

endgültigen Rechnungsabschluss der Behörde ab. 

Bis zum 30. September des Jahres N+1 übermittelt der Exekutivdirektor dem 

Rechnungshof eine Antwort auf dessen Bemerkungen. Der Exekutivdirektor übermittelt 

diese Antwort auch dem Direktorium. 

(5) Der Rechnungsführer der Behörde leitet den endgültigen Rechnungsabschluss zusammen 

mit der Stellungnahme des Direktoriums bis zum 1. Juli des Jahres N+1 dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu. 

                                                 
41 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, 
S. 1). 
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(6) Bis zum 15. November des Jahres N+1 wird im Amtsblatt der Europäischen Union ein 

Link auf die Webseiten mit dem endgültigen Rechnungsabschluss der Behörde 

veröffentlicht. 

(7) Der Exekutivdirektor unterbreitet dem Europäischen Parlament auf dessen Ersuchen 

gemäß Artikel 261 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 alle für ein 

reibungsloses Entlastungsverfahren für das betreffende Haushaltsjahr notwendigen 

Informationen. 

(8) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das 

Europäische Parlament dem Exekutivdirektor vor dem 15. Mai des Jahres N+2 Entlastung 

für die Ausführung des Haushaltsplans für das Jahr N. 
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Artikel 81 

Finanzregelung 

Das Direktorium erlässt nach Konsultation der Kommission die für die Behörde geltende 

Finanzregelung. Diese darf von der Delegierten Verordnung (EU) 2019/715 nur abweichen, wenn 

dies für den Betrieb der Behörde eigens erforderlich ist und die Kommission vorher ihre 

Zustimmung erteilt hat. 

Artikel 82 

Betrugsbekämpfungsmaßnahmen 

(1) Zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen finden 

die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 sowie der Artikel 86 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/715 ohne Einschränkung auf die Behörde Anwendung. 

(2) Die Behörde tritt der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die internen Untersuchungen 

des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)42 bei und erlässt unverzüglich 

die entsprechenden Vorschriften, die Geltung für sämtliche Bediensteten der Behörde 

haben. 

                                                 
42  ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15. 
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(3) Die Finanzierungsbeschlüsse und Vereinbarungen sowie die daran geknüpften 

Umsetzungsinstrumente sehen ausdrücklich vor, dass der Rechnungshof und das OLAF bei 

den Empfängern der von der Behörde ausgezahlten Gelder bei Bedarf Kontrollen vor Ort 

durchführen können. 

Artikel 83 

IT-Sicherheit 

(1) Die Behörde richtet eine interne IT-Governance auf der Ebene des Exekutivdirektors ein, 

die den IT-Haushalt aufstellt und verwaltet und sicherstellt, dass dem Direktorium 

regelmäßig über die Einhaltung der geltenden IT-Sicherheitsvorschriften und -standards 

Bericht erstattet wird. 

(2) Die Behörde stellt sicher, dass der direkten IT-Sicherheit ein ausreichender Teil ihrer IT-

Ausgaben transparent zugewiesen wird. Der Beitrag zum IT-Notfallteam der Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU (CERT-EU) kann auf diesen Anteil 

angerechnet werden. 

(3) Es wird ein angemessener Überwachungs-, Erkennungs- und Reaktionsdienst im Bereich 

der IT-Sicherheit unter Nutzung der Dienste des CERT-EU eingerichtet. Schwerwiegende 

Vorfälle werden dem CERT-EU und der Kommission innerhalb von 24 Stunden nach ihrer 

Aufdeckung gemeldet. 
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Artikel 84 

Rechenschaftspflicht und Berichterstattung 

(1) Die Behörde ist gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat für die 

Durchführung dieser Verordnung rechenschaftspflichtig. 

(2) Die Behörde legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission jährlich 

einen Bericht über die Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben vor, der auch Informationen über die geplante Entwicklung der Struktur und der 

Höhe der Aufsichtsgebühren gemäß Artikel 77 enthält. Was die Leitlinien und 

Empfehlungen betrifft, die die Behörde gemäß Artikel 54 herausgegeben hat, enthält der 

Bericht Informationen über die Einhaltung der Leitlinien und Empfehlungen, die im 

Laufe des Berichtsjahrs herausgegeben wurden, sowie alle relevanten Aktualisierungen 

zur Einhaltung früher herausgegebener Leitlinien und Empfehlungen. Der Bericht wird 

veröffentlicht und umfasst auch sämtliche sonstigen relevanten Informationen, die vom 

Europäischen Parlament ad hoc angefordert werden. Der Vorsitzende der Behörde legt 

diesen Bericht dem Europäischen Parlament öffentlich vor. 
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(3) Der Vorsitzende der Behörde nimmt auf Verlangen des Europäischen Parlaments an einer 

Anhörung zur Wahrnehmung seiner Aufgaben teil, die von den zuständigen Ausschüssen 

des Europäischen Parlaments durchgeführt wird. Eine Anhörung findet mindestens 

einmal jährlich statt. Auf Verlangen des Europäischen Parlaments gibt der Vorsitzende 

der Behörde vor den zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments eine 

Erklärung ab und stellt sich den Fragen ihrer Mitglieder, wann immer darum ersucht 

wird. 

(4) Die Behörde übermittelt zumindest dem Europäischen Parlament innerhalb von sechs 

Wochen nach jeder Sitzung des Verwaltungsrats einen umfassenden und 

aussagekräftigen Bericht über die Beratungen dieser Sitzung, der es ermöglicht, die 

Erörterungen aus der betreffenden Sitzung nachzuvollziehen, sowie ein kommentiertes 

Verzeichnis der Beschlüsse. Beratungen des Verwaltungsrats über einzelne Verpflichtete 

oder Beratungen in Bezug auf vertrauliche aufsichtsrechtliche oder mit zentralen 

Meldestellen zusammenhängende Daten werden in dem Bericht nicht wiedergegeben, es 

sei denn, in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten ist etwas anderes 

vorgesehen. 

(5) Die Behörde beantwortet Fragen des Europäischen Parlaments mündlich oder schriftlich 

innerhalb von fünf Wochen nach deren Eingang. 

www.parlament.gv.at



 

 287 

 

(6) Auf Verlangen führt der Vorsitzende der Behörde mit den zuständigen Ausschüssen des 

Europäischen Parlaments unter Ausschluss der Öffentlichkeit vertrauliche Gespräche, 

sofern solche Gespräche erforderlich sind, damit das Europäische Parlament seine 

Befugnisse gemäß den Verträgen wahrnehmen kann. Alle Teilnehmer unterliegen der 

Geheimhaltungspflicht. 

(7) Sofern die betreffenden Informationen Geheimhaltungspflichten unterliegen, die der 

Behörde von Dritten auferlegt wurden, legt diese bei der Unterrichtung des 

Europäischen Parlaments über Fragen im Zusammenhang mit dem Beitrag der 

Behörde zu den Maßnahmen der Union in internationalen Foren keine Informationen 

offen, die sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe erhalten hat.  
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KAPITEL V  

PERSONAL UND ZUSAMMENARBEIT 

ABSCHNITT 1  

PERSONAL 

Artikel 85 

Allgemeine Bestimmung 

(1) In allen Angelegenheiten, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, gelten für das 

Personal der Behörde das Statut der Beamten der Europäischen Union und die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union sowie die im 

gegenseitigen Einvernehmen der Organe der Union erlassenen Regelungen zur 

Durchführung des Statuts und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten der Union. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 sind der Vorsitzende der Behörde und die in Artikel 63 

Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder des Direktoriums hinsichtlich der Amtsbezüge 

und des Ruhestandsalters gemäß der Verordnung (EU) 2016/300 des Rates43 einem 

Mitglied beziehungsweise dem Kanzler des Gerichts der Europäischen Union 

gleichgestellt. Für Angelegenheiten, die nicht von dieser Verordnung oder der Verordnung 

(EU) 2016/300 erfasst sind, gelten das Statut der Beamten und die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten entsprechend. 

(3) Das Direktorium erlässt im Einvernehmen mit der Kommission die erforderlichen 

Durchführungsbestimmungen gemäß den in Artikel 110 des Statuts vorgesehenen 

Regelungen. 

(4) Die Behörde kann auf abgeordnete nationale Sachverständige oder sonstiges nicht bei der 

Behörde beschäftigtes Personal, einschließlich abgeordneter Bediensteter zentraler 

Meldestellen, zurückgreifen. 

                                                 
43 Verordnung (EU) 2016/300 des Rates vom 29. Februar 2016 über die Regelung der 

Amtsbezüge für hochrangige Amtsträger in der EU (ABl. L 58 vom 4.3.2016, S. 1). 
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(5) Das Direktorium erlässt Regelungen für Personal aus den Mitgliedstaaten, das an die 

Behörde abgeordnet wird, und aktualisiert diese nach Bedarf. Diese Regelungen umfassen 

insbesondere die finanziellen Modalitäten dieser Abordnungen, auch im Hinblick auf 

Versicherungen und Schulungen. Diese Regelungen tragen der Tatsache Rechnung, dass 

die Bediensteten abgeordnet sind und als Personal der Behörde eingesetzt werden sollen. 

Die Regelungen enthalten Bestimmungen über die Einsatzbedingungen. Sofern zutreffend, 

bemüht sich das Direktorium um die Gewährleistung von Kohärenz mit den für die 

Erstattung von Dienstreisekosten des Statutspersonals geltenden Bestimmungen. 

Artikel 86 

Vorrechte und Befreiungen 

Für die Behörde und ihr Personal gilt das dem EUV und dem AEUV beigefügte Protokoll (Nr. 7) 

über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union. 
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Artikel 87 

Zuvor bei der EBA beschäftigtes Personal der Behörde 

Den gemäß Artikel 2 Buchstabe f der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 

beschäftigten Bediensteten auf Zeit und den gemäß Artikel 3a ebendieser 

Beschäftigungsbedingungen beschäftigten Vertragsbediensteten, die bei der Behörde im Wege 

eines Vertrags beschäftigt sind, der vor dem 1. Januar 2026 geschlossen wurde, und die 

unmittelbar vor ihrer Beschäftigung bei der Behörde bei der EBA beschäftigt und dort mit der 

Durchführung der in der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 aufgeführten Aufgaben und 

Tätigkeiten der EBA im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung betraut waren, wird – in Abhängigkeit von der Begrenzung der Zahl 

der Stellen, die von der EBA abzuziehen und der Behörde zuzuweisen sind – bei der Behörde zu 

denselben Bedingungen dieselbe Art von Arbeitsvertrag wie bei der EBA angeboten. Die gesamte 

Beschäftigungszeit dieser Bediensteten gilt als bei der Behörde abgeleistet. 

Artikel 88 

Berufsgeheimnis 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Direktoriums sowie alle Mitglieder des 

Personals der Behörde, einschließlich der von den Mitgliedstaaten vorübergehend 

abgeordneten Beamten, und alle weiteren Personen, die auf vertraglicher Grundlage 

Aufgaben für die Behörde durchführen, unterliegen, auch nach Beendigung ihrer 

Amtstätigkeit, den Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß 

Artikel 339 AEUV und Artikel 67 der Richtlinie (EU) .../...+. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(2) Das Direktorium stellt sicher, dass Personen, die direkt oder indirekt, ständig oder 

gelegentlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Behörde 

erbringen, einschließlich der Beamten und sonstigen vom Direktorium ermächtigten 

Personen beziehungsweise der für diesen Zweck von den Behörden und zentralen 

Meldestellen bestellten Personen, Anforderungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses 

unterliegen, die den Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen. 

(3) Zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben ist die Behörde 

befugt, innerhalb der Grenzen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten 

festgelegt sind, und gemäß den darin vorgesehenen Bedingungen mit Behörden und 

sonstigen Einrichtungen der Union oder nationalen Behörden und Einrichtungen in den 

Fällen Informationen auszutauschen, in denen es diese Rechtsakte den Finanzaufsehern 

gestatten, solchen Stellen gegenüber Informationen offenzulegen, oder in denen die 

Mitgliedstaaten nach dem geltenden Unionsrecht eine solche Offenlegung vorsehen 

können. 

(4) Die Behörde legt praktische Vorkehrungen für die Anwendung der in den Absätzen 1 und 

2 genannten Geheimhaltungsregelungen fest. 

(5) Die Behörde wendet den Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission44 an. 

                                                 
44 Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53). 
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Artikel 89 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen 

(1) Die Behörde legt eigene Sicherheitsvorschriften fest, die den Sicherheitsvorschriften der 

Kommission zum Schutz von EU-Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen, die in dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 

der Kommission45 und dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 festgelegt sind, 

gleichwertig sein müssen. Die Sicherheitsvorschriften der Behörde beinhalten unter 

anderem Bestimmungen über den Austausch, die Verarbeitung und die Speicherung 

solcher Informationen. Das Direktorium erlässt die Sicherheitsvorschriften der Behörde 

nach Genehmigung durch die Kommission. 

(2) Jede Verwaltungsvereinbarung über den Austausch von Verschlusssachen mit den 

zuständigen Behörden eines Drittlandes oder, wenn keine solche Vereinbarung vorliegt, 

jede Ad-hoc-Weitergabe von EU-Verschlusssachen an diese Behörden in Ausnahmefällen 

bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Kommission. 

                                                 
45 Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über Sicherheit in 

der Kommission (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41). 
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Artikel 90 

Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern 

(1) Die Behörde verfügt über besondere Meldekanäle, um die von Personen, die 

tatsächliche oder potenzielle Fälle von Verstößen gegen die folgenden Rechtsakte 

melden, bereitgestellten Informationen entgegenzunehmen und zu bearbeiten: 

a) die Verordnung (EU) .../...+, sofern die für Kreditinstitute und Finanzinstitute 

geltenden Anforderungen betroffen sind;  

b) die Verordnung (EU) 2023/1113;  

c) die Richtlinie (EU) .../...++, soweit die für Aufsichtsbehörden, für 

Selbstverwaltungseinrichtungen im Rahmen der Ausübung von 

Aufsichtsfunktionen und für zentrale Meldestellen geltenden Anforderungen 

betroffen sind. 

(2) Personen, die über diese Kanäle Meldungen tätigen, und die betroffenen Personen 

genießen gegebenenfalls den Schutz der Richtlinie (EU) 2019/1937.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(3) Nach der Übermittlung von Meldungen gemäß Artikel 60 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 

.../...+ durch Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor kann die Behörde von den 

Aufsichtsbehörden zusätzliche Informationen darüber verlangen, inwiefern sie den 

eingegangenen Meldungen nachgegangen sind. Diese Aufsichtsbehörden übermitteln 

die angeforderten Informationen unverzüglich, legen jedoch keine Informationen offen, 

die Aufschluss über die Identität des Hinweisgebers geben könnten. 

ABSCHNITT 2  

ZUSAMMENARBEIT  

Artikel 91 

Zusammenarbeit mit den Europäischen Aufsichtsbehörden ▌ 

(1) Die Behörde baut eine enge Zusammenarbeit mit den ESA auf und pflegt diese, 

insbesondere wenn es um die Ausarbeitung von Entwürfen technischer Regulierungs- 

oder Durchführungsstandards, Leitlinien oder Empfehlungen geht, die in deren 

jeweiligen Aufgabenbereich fallen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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(2) Bis zum … [12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] schließt die Behörde mit 

den ESA eine Vereinbarung, in der beschrieben wird, wie ihre Zusammenarbeit bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Unionsrecht gestaltet werden soll. 

▌ 

Artikel 92 

Zusammenarbeit mit nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zuständigen Behörden 

(1) Die Behörde arbeitet mit nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden zusammen und tauscht Informationen 

mit ihnen aus, sowie nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ und auf 

vertraulicher Basis auch mit anderen nationalen Behörden und Einrichtungen, die für 

die Sicherstellung der Einhaltung der Richtlinien 2009/110/EG, 2009/138/EG, 

2014/17/EU, 2014/65/EU und (EU) 2015/2366 zuständig sind, und mit den ESA, wobei 

die Grenzen ihrer jeweiligen Mandate eingehalten werden. 
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(2) ▌Die Behörde schließt mit den Aufsichtsbehörden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 40 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, den ESA und den anderen nationalen 

Behörden, die für die Einhaltung der Verordnung (EU) 2023/1114 zuständig sind, eine 

Vereinbarung, in der allgemein beschrieben wird, wie ihre Zusammenarbeit und ihr 

Informationsaustausch bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben nach dem 

Unionsrecht in Bezug auf ausgewählte und nicht ausgewählte Verpflichtete gestaltet 

werden soll. 

Falls die Behörde dies als erforderlich erachtet, schließt sie mit den einzelnen in 

Absatz 1 genannten anderen Behörden oder Einrichtungen eine Vereinbarung, in der 

allgemein beschrieben wird, wie ihre Zusammenarbeit und ihr Informationsaustausch 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben nach dem Unionsrecht in Bezug auf 

ausgewählte und nicht ausgewählte Verpflichtete gestaltet werden soll. 

(3) Bis zum … [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] schließen 

die Behörde und die EZB eine Vereinbarung, in der die praktischen Modalitäten für die 

Zusammenarbeit und den Informationsaustausch bei der Wahrnehmung ihrer 

jeweiligen Aufgaben nach dem Unionsrecht festgelegt werden. 
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(4) Die Behörde gewährleistet eine wirksame Zusammenarbeit und einen wirksamen 

Informationsaustausch zwischen allen Aufsichtsbehörden innerhalb des Aufsichtssystems 

für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und den in Absatz 1 

genannten maßgeblichen ▌Behörden und Einrichtungen, auch in Bezug auf den Zugang zu 

allen Informationen und Daten in der zentralen Datenbank zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, auf die in Artikel 11 verwiesen wird. 

Artikel 93 

Partnerschaften zu Zwecken des Informationsaustauschs im Bereich der Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

(1) Soweit dies für die Erfüllung der in Kapitel II ▌genannten Aufgaben relevant ist, kann die 

Behörde im Einklang mit den Grundrechten und den gerichtlichen Verfahrensgarantien 

grenzüberschreitende Partnerschaften für den Informationsaustausch einrichten oder 

sich an Partnerschaften für den Informationsaustausch beteiligen, die in einem oder 

mehreren Mitgliedstaaten eingerichtet wurden, um die Verhütung und Bekämpfung von 

Geldwäsche, von damit zusammenhängenden Vortaten und von 

Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. Die Beteiligung der Behörde an einer bereits 

bestehenden Partnerschaft unterliegt der Einwilligung der ▌Behörden, die eine solche 

Partnerschaft begründet haben. 
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(2) Gründet die Behörde eine grenzüberschreitende Partnerschaft zu Zwecken des 

Informationsaustauschs, so stellt sie sicher, dass die Partnerschaft die Anforderungen 

nach Artikel 75 Absätze 3, 4 und 5 der Verordnung (EU) .../...+ erfüllt. Zusätzlich zu den 

Verpflichteten kann die Behörde die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 44 Buchstaben a, b 

und c der genannten Verordnung genannten zuständigen Behörden sowie die 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die bei der Verhütung und Bekämpfung 

von Geldwäsche, von damit zusammenhängenden Vortaten und von 

Terrorismusfinanzierung eine Rolle spielen, einladen, sich an der Partnerschaft zu 

beteiligen, wenn eine solche Beteiligung für die Wahrnehmung der Aufgaben und 

Befugnisse dieser Behörden, Einrichtungen und sonstigen Stellen von Bedeutung ist. 

Stimmen alle teilnehmenden Mitglieder zu, können gegebenenfalls weitere Dritte 

eingeladen werden, gelegentlich an im Rahmen der Partnerschaft stattfindenden 

Sitzungen teilzunehmen.  

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2036/24;Code:PE-CONS;Nr:36;Year:24&comp=36%7C2024%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2021;Nr:0239;Code:COD&comp=0239%7C2021%7C


 

 300 

 

Artikel 94 

Zusammenarbeit mit dem OLAF, Europol, Eurojust und der EUStA 

(1) Die Behörde kann Arbeitsvereinbarungen mit Organen der Union, dezentralen Agenturen 

der Union und anderen Einrichtungen der Union schließen, die auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung und der justiziellen Zusammenarbeit tätig sind. Diese 

Arbeitsvereinbarungen können strategischer, operativer oder technischer Art sein und 

dienen insbesondere dazu, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen 

den Parteien der betreffenden Vereinbarung zu erleichtern. Die Arbeitsvereinbarungen 

dürfen nicht die Grundlage für den Austausch personenbezogener Daten bilden und sind 

für die Union und ihre Mitgliedstaaten nicht bindend. 

(2) Die Behörde knüpft und unterhält enge Beziehungen mit dem OLAF, Europol, Eurojust 

und der EUStA. Zu diesem Zweck schließt die Behörde separate Arbeitsvereinbarungen 

mit dem OLAF, Europol, Eurojust und der EUStA, in denen die Einzelheiten ihrer 

Zusammenarbeit festgelegt werden. Die Beziehung zielt insbesondere darauf ab, den 

Austausch operativer und strategischer Informationen und über Entwicklungen in Bezug 

auf Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, denen die Union 

ausgesetzt ist, sicherzustellen. 
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(3) Um die reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Behörde und Europol, Eurojust und 

der EUStA zu fördern und zu erleichtern, sehen die mit diesen geschlossenen 

Arbeitsvereinbarungen unter Festlegung der entsprechenden Bedingungen insbesondere 

die Möglichkeit vor, Verbindungsbeamte in die Räumlichkeiten der jeweils anderen 

Partei zu entsenden. 

Artikel 95 

Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen 

(1) Zur Verwirklichung der in dieser Verordnung festgelegten Ziele und unbeschadet der 

jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Organe der Union kann die 

Behörde mit den für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zuständigen Behörden in Drittländern, die über regulierungs- und aufsichtsbezogene 

Befugnisse sowie über Befugnisse in Bezug auf zentrale Meldestellen im Bereich der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen, sowie mit 

internationalen Organisationen und Verwaltungen von Drittländern Kontakte knüpfen und 

Verwaltungsvereinbarungen mit ihnen schließen. Durch diese Vereinbarungen entstehen 

keine rechtlichen Verpflichtungen der Union und ihrer Mitgliedstaaten, und diese 

Vereinbarungen hindern die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden auch nicht 

daran, bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen mit diesen Drittländern zu schließen. 
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(2) Die Behörde kann Muster-Verwaltungsvereinbarungen erarbeiten, um in der Union eine 

kohärente, effiziente und wirksame Praxis zu begründen und um die internationale 

Koordinierung und Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu stärken. Die Aufsichtsbehörden und zentralen Meldestellen 

unternehmen alle erforderlichen Anstrengungen, um derartige Mustervereinbarungen 

anzuwenden. 

(3) In Fällen, in denen die Interaktion mehrerer Aufsichtsbehörden und zentraler Meldestellen 

der Union einerseits mit Drittlandsbehörden andererseits Angelegenheiten betrifft, die in 

den Aufgabenbereich der Behörde gemäß Artikel 5 fallen, übernimmt die Behörde bei der 

Erleichterung dieser Interaktion gegebenenfalls eine leitende Funktion. Diese Funktion der 

Behörde lässt die regelmäßigen Interaktionen der Aufsichtsbehörden und der zentralen 

Meldestellen mit Drittlandsbehörden unberührt. 

(4) Die Behörde trägt im Rahmen der Befugnisse, die ihr mit dieser Verordnung und den in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten übertragen werden, zur geschlossenen, 

gemeinsamen, kohärenten und wirksamen Vertretung der Interessen der Union in 

internationalen Foren unter anderem dadurch bei, dass sie die Kommission bei ihren 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft der Kommission in der Arbeitsgruppe 

„Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ unterstützt und die 

Arbeit und die Ziele der Egmont-Gruppe der zentralen Meldestellen fördert. 
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KAPTIEL VI  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Artikel 96 

Zugang zu Dokumenten 

(1) Für die Dokumente, die sich im Besitz der Behörde befinden, gilt die Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001. 

(2) Gegen Entscheidungen der Behörde nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

kann nach Maßgabe von Artikel 228 und 263 AEUV Beschwerde beim Europäischen 

Bürgerbeauftragten bzw. Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union erhoben 

werden. 

(3) Das Recht auf Zugang zu Dokumenten gilt nicht für vertrauliche Informationen, zu denen 

Folgendes zählt: 

a) Informationen oder Daten der Behörde, der Finanzaufseher oder der Verpflichteten, 

die infolge der Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 2 und Kapitel II Abschnitt 3 

genannten Aufgaben und Tätigkeiten erlangt wurden; 
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b) alle operativen Daten oder mit diesen operativen Daten zusammenhängenden 

Informationen der Behörde und der zentralen Meldestellen, die sich infolge der 

Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 5 und Kapitel II Abschnitt 6 genannten 

Aufgaben und Tätigkeiten im Besitz der Behörde befinden. 

(4) Vorbehaltlich des berechtigten Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer 

Geschäftsgeheimnisse können die in Absatz 3 Buchstabe a genannten vertraulichen 

Informationen, die sich auf ein Aufsichtsverfahren beziehen, gegenüber den an dem 

betreffenden Aufsichtsverfahren beteiligten Verpflichteten vollständig oder teilweise 

offengelegt werden. Dieser Zugang erstreckt sich nicht auf interne Dokumente der Behörde 

oder der Finanzaufseher oder den Schriftverkehr zwischen ihnen. 

(5) Das Direktorium erlässt praktische Maßnahmen zur Anwendung der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 sowie die Regeln für die Offenlegung von Informationen im 

Zusammenhang mit Aufsichtsverfahren. 

Artikel 97 

Allgemeine Sprachenregelung 

(1) Für die Behörde gilt die Verordnung Nr. 1 des Rates. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=


 

 305 

 

(2) Das Direktorium entscheidet über die internen Sprachenregelungen für die Behörde, die 

mit den gemäß Artikel 29 angenommenen Sprachenregelungen für die direkte 

Beaufsichtigung im Einklang stehen. 

(3) Die von der Behörde benötigten Übersetzungsleistungen und sonstigen sprachbezogenen 

Dienstleistungen mit Ausnahme von Dolmetscherdiensten werden vom 

Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union erbracht, das durch 

die Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates46 errichtet wurde. 

Artikel 98 

Datenschutz 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieser Verordnung zum 

Zwecke der Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß Artikel 70 

der Richtlinie (EU) .../...+ und Artikel 76 der Verordnung (EU) .../...++ gilt als erforderlich 

für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die der Behörde gemäß Artikel 5 der Verordnung 

(EU) 2018/1725 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/679 übertragen wurde. 

                                                 
46 Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung eines 

Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union (ABl. L 314 vom 
7.12.1994, S. 1). 

+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 
(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 
(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Bei der Ausarbeitung von Leitlinien und Empfehlungen gemäß Artikel 54, die erhebliche 

Auswirkungen auf den Schutz personenbezogener Daten haben, arbeitet die Behörde eng 

mit dem mit der Verordnung (EU) 2016/679 eingerichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss zusammen, um Überschneidungen, Unstimmigkeiten und 

Rechtsunsicherheit im Bereich des Datenschutzes zu vermeiden. Nach Genehmigung 

durch die Kommission konsultiert die Behörde auch den durch die Verordnung (EU) 

2018/1725 eingesetzten Europäischen Datenschutzbeauftragten. Die Behörde kann auch 

nationale Datenschutzbehörden als Beobachter zum Verfahren zur Ausarbeitung solcher 

Leitlinien und Empfehlungen einladen. 

(2) Nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2018/1725 ist es der Behörde gestattet, interne 

Vorschriften zu erlassen, durch die die Anwendung der Rechte der Dateninhaber 

eingeschränkt werden, wenn solche Beschränkungen für die Wahrnehmung der in 

Artikel 70 der Richtlinie (EU) .../...+ und Artikel 76 der Verordnung (EU) .../...++ 

genannten Aufgaben erforderlich sind. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 37/24 

(2021/0250(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
++ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 99 

Haftung der Behörde 

(1) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Behörde die von ihr oder ihren 

Bediensteten bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten Schäden nach den 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam 

sind. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Streitigkeiten über den Ersatz solcher 

Schäden zuständig. 

(2) Für die persönliche finanzielle Haftung und disziplinarische Verantwortung der 

Bediensteten der Behörde gegenüber der Behörde gelten die einschlägigen Regeln für das 

Personal der Behörde. 

Artikel 100 

Delegierte Rechtsakte 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 27 und 77 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem … [▌sechs Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 27 und 77 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 

nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 27 ▌ erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate 

verlängert. 

(7) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 77 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert. 
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Artikel 101 

Sitzabkommen und Arbeitsbedingungen 

(1) Die notwendigen Regelungen hinsichtlich der Unterbringung der Behörde in dem 

Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, und hinsichtlich der Ausstattung, die von diesem 

Staat zur Verfügung zu stellen ist, sowie die speziellen Vorschriften, die in diesem 

Sitzstaat für das Personal der Behörde und dessen Familienangehörige gelten, werden in 

einem Sitzabkommen festgelegt, das nach Billigung durch das Direktorium zwischen der 

Behörde und dem betreffenden Mitgliedstaat zu schließen ist. 

(2) Der Aufnahmemitgliedstaat gewährleistet die bestmöglichen Bedingungen für das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Behörde, einschließlich eines mehrsprachigen, 

europäisch ausgerichteten schulischen Angebots und geeigneter Verkehrsverbindungen. 
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Artikel 102 

Bewertung und Überprüfung 

(1) Bis zum 31. Dezember 2030 und danach alle fünf Jahre erstellt die Kommission gemäß 

eigenen Leitlinien einen Bericht über die Leistung der Behörde im Hinblick auf deren 

Ziele, Auftrag, Aufgaben und Standort. In diesem Bericht geht es insbesondere um 

Folgendes: 

a) die eventuelle Notwendigkeit, den Auftrag der Behörde zu ändern, und die 

finanziellen Auswirkungen einer solchen Änderung; 

b) die Auswirkungen aller Aufsichtstätigkeiten und -aufgaben der Behörde auf die 

Interessen der Union insgesamt, insbesondere die Wirksamkeit 

i) der Aufsichtsaufgaben und -tätigkeiten im Zusammenhang mit der direkten 

Beaufsichtigung ausgewählter Verpflichteter; 

ii) der indirekten Beaufsichtigung nicht ausgewählter Verpflichteter; 

iii) der indirekten Aufsicht über andere Verpflichtete; 
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c) die Auswirkungen der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Unterstützung und 

Koordinierung der zentralen Meldestellen, insbesondere der Koordinierung der von 

den zentralen Meldestellen durchgeführten gemeinsamen Analysen 

grenzüberschreitender Tätigkeiten und Transaktionen; 

d) die Unparteilichkeit, Objektivität und Autonomie der Behörde; 

e) die Angemessenheit der Governance-Regelungen, einschließlich der 

Zusammensetzung des Direktoriums und der dort geltenden 

Abstimmungsmodalitäten sowie der Beziehungen des Direktoriums zum 

Verwaltungsrat; 

f) die Kostenwirksamkeit der Behörde, gegebenenfalls getrennt nach ihren 

verschiedenen Finanzierungsquellen; 

g) die Wirksamkeit des Beschwerdemechanismus gegen Entscheidungen der Behörde 

und die für die Behörde geltenden Regelungen zur Unabhängigkeit und 

Rechenschaftspflicht; 

h) die Wirksamkeit der Vereinbarungen über die Zusammenarbeit und den 

Informationsaustausch zwischen der Behörde und den nicht für die Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden; 

i) die Interaktion zwischen der Behörde und den anderen Aufsichtsbehörden und 

-einrichtungen der Union, einschließlich der EBA, Europol, Eurojust, des OLAF und 

der EUStA; 
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j) den Umfang der direkten Beaufsichtigung und die Kriterien und Methoden für die 

Bewertung und Auswahl der Unternehmen für die direkte Beaufsichtigung; 

k) die Wirksamkeit der Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse der Behörde; 

l) die von den Aufsichtsbehörden erreichte Wirksamkeit und Konvergenz der 

Aufsichtspraxis und die diesbezügliche Rolle der Behörde. 

(2) In dem Bericht nach Absatz 1 wird ebenfalls geprüft, ob 

a) die Mittel der Behörde zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichen; 

b) es angemessen ist, der Behörde zusätzliche Aufsichtsaufgaben in Bezug auf 

Verpflichtete im Nichtfinanzsektor zu übertragen, gegebenenfalls unter Angabe der 

Arten von Unternehmen, die den zusätzlichen Aufsichtsaufgaben unterliegen sollten; 

c) es angemessen ist, der Behörde zusätzliche Aufgaben im Bereich der Unterstützung 

und Koordinierung der Arbeit der zentralen Meldestellen zu übertragen; 

d) es angemessen ist, der Behörde zusätzliche Sanktionsbefugnisse zu übertragen. 
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(3) In jedem zweiten Bericht nimmt die Kommission eine eingehende Prüfung der von der 

Behörde erzielten Ergebnisse im Hinblick auf ihre Ziele, ihren Auftrag, ihre Aufgaben und 

ihre Befugnisse vor, einschließlich einer Prüfung, ob die Weiterführung der Behörde im 

Hinblick auf diese Ziele, diesen Auftrag und diese Aufgaben noch gerechtfertigt ist.  

(4) Der Bericht und etwaige begleitende Vorschläge werden dem Europäischen Parlament und 

dem Rat übermittelt. 

Artikel 103 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 2 wird gestrichen; 

b) Absatz 5 Buchstabe h wird gestrichen. 
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2. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1a wird gestrichen; 

b) Nummer 2 Ziffer iii wird gestrichen. 

3. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe l wird gestrichen. 

4. Die Artikel 9a und 9b werden gestrichen. 
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5. Artikel 17 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV kann die 

Behörde für den Fall, dass eine zuständige Behörde der in Absatz 4 genannten 

förmlichen Stellungnahme nicht innerhalb der dort gesetzten Frist nachkommt und 

dass es erforderlich ist, der Nichteinhaltung rechtzeitig ein Ende zu bereiten, um 

neutrale Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt aufrechtzuerhalten oder 

wiederherzustellen beziehungsweise um das ordnungsgemäße Funktionieren und die 

Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten, und sofern die einschlägigen 

Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung genannten 

Gesetzgebungsakte auf Finanzinstitute unmittelbar anwendbar sind, einen an ein 

Finanzinstitut gerichteten Beschluss im Einzelfall erlassen, ▌der dieses zum 

Ergreifen der Maßnahmen verpflichtet, die zur Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen 

des Unionsrechts erforderlich sind, einschließlich der Einstellung jeder Tätigkeit.  

Der Beschluss der Behörde muss mit der förmlichen Stellungnahme der Kommission 

gemäß Absatz 4 im Einklang stehen.“ 
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6. Artikel 19 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV kann die 

Behörde, wenn eine zuständige Behörde dem Beschluss der Behörde nicht 

nachkommt und somit nicht sicherstellt, dass ein Finanzinstitut die Anforderungen 

erfüllt, die nach den in Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung genannten 

Gesetzgebungsakten unmittelbar auf dieses anwendbar sind, einen Beschluss im 

Einzelfall an das betreffende Finanzinstitut richten und es so dazu verpflichten, alle 

zur Einhaltung seiner Pflichten im Rahmen des Unionsrechts erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Einstellung jeder Tätigkeit.“ 

7. Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 
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8. ▌Artikel 40 Absatz 7 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Rat der Aufseher kann beschließen, Beobachter zuzulassen. Insbesondere lässt der 

Rat der Aufseher einen Vertreter der mit der Verordnung (EU) .../... des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+ eingerichteten Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zu, wenn in ihren Aufgabenbereich fallende 

Angelegenheiten erörtert werden oder darüber entschieden wird. 

________________________________________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L …, ELI: ...).“ 

9. Artikel 81 Absatz 2b wird gestrichen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der in Dokument PE-CONS 

35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen Verordnung einfügen sowie Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung, einschließlich ihrer ELI-Nummer, in den 
Fußnotentext einfügen. 
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Artikel 104 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

2. ▌Artikel 40 Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Rat der Aufseher kann beschließen, Beobachter zuzulassen. Insbesondere lässt der 

Rat der Aufseher einen Vertreter der mit der Verordnung (EU) .../... des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+ eingerichteten Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zu, wenn in ihren Aufgabenbereich fallende 

Angelegenheiten erörtert werden oder darüber entschieden wird. 

______________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L …, ELI: ...).“ 

3. Artikel 54 Absatz 2a wird gestrichen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der in Dokument PE-CONS 

35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen Verordnung einfügen sowie Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung, einschließlich ihrer ELI-Nummer, in den 
Fußnotentext einfügen. 
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Artikel 105 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

2. ▌Artikel 40 Absatz 6 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Rat der Aufseher kann beschließen, Beobachter zuzulassen. Insbesondere lässt der 

Rat der Aufseher einen Vertreter der mit der Verordnung (EU) .../... des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+ eingerichteten Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zu, wenn in ihren Aufgabenbereich fallende 

Angelegenheiten erörtert werden oder darüber entschieden wird. 

_______________ 

* Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L …, ELI: ...).“ 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte im Text die Nummer der in Dokument PE-CONS 

35/24 (2021/0240 (COD)) enthaltenen Verordnung einfügen sowie Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung, einschließlich ihrer ELI-Nummer in den 
Fußnotentext einfügen. 
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(3) Artikel 54 Absatz 2a wird gestrichen. 

Artikel 106 

Übergangsregelungen 

(1) Bis zum ... [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] gilt 

Artikel 11 nur für Finanzaufseher, Kreditinstitute und Finanzinstitute. Jedoch können 

die Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor die Anforderungen des genannten Artikels 

auf freiwilliger Basis bereits vor diesem Zeitpunkt erfüllen. 

Für die Zwecke der Einrichtung und Pflege der in Artikel 11 genannten Datenbank 

schließt die Behörde mit der EBA ein bilaterales Abkommen über den Zugang zu der 

gemäß Artikel 9a der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 eingerichteten Datenbank zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie über deren 

Finanzierung und gemeinsame Verwaltung. Die Vereinbarung wird für einen 

einvernehmlich festgelegten Zeitraum geschlossen, der höchstens bis zum 30. Juni 2027 

verlängert werden kann. Während dieses Zeitraums ist die EBA zumindest in der Lage, 

gemäß Artikel 9a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 oder gemäß der 

vorliegenden Verordnung im Namen der Behörde und auf der Grundlage der von der 

Behörde für diesen Zweck bereitgestellten Finanzmittel weiterhin Informationen 

entgegenzunehmen, zu analysieren und zur Verfügung zu stellen.  
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(2) Würden während des ersten Auswahlverfahrens für eine direkte Beaufsichtigung gemäß 

Artikel 13 Absatz 1 mehr als 40 Verpflichtete in Betracht kommen, so nimmt die 

Behörde abweichend von Artikel 13 Absatz 2 die in Artikel 5 Absatz 2 aufgeführten 

Aufgaben in Bezug auf die 40 Verpflichteten oder Gruppen wahr, die entweder über 

Niederlassungen oder im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in der größten Zahl von 

Mitgliedstaaten tätig sind.  

Wenn die Anwendung des Kriteriums gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes mehr als 

40 Verpflichtete oder Gruppen ergibt, wählt die Behörde von den Verpflichteten oder 

Gruppen, die gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes ausgewählt würden und in der 

kleinsten Zahl von Mitgliedstaaten tätig sind, diejenigen aus, die den höchsten Anteil des 

Transaktionsvolumens mit Drittländern am Gesamtvolumen der im letzten 

Haushaltsjahr erfassten Transaktionen verzeichnen. 

(3) Abweichend von Artikel 13 Absatz 3 findet das darin festgelegte zusätzliche 

Auswahlverfahren während des ersten Auswahlverfahrens keine Anwendung.  

(4) Abweichend von Artikel 48 Absatz 7 ist die Teilnahme der zentralen Meldestellen an 

vergleichenden Analysen die ersten beiden Male freiwillig. 
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Artikel 107 

Aufnahme der Tätigkeit der Behörde 

Die Kommission ist für die Errichtung und die Aufnahme des Betriebs der Behörde bis zum 

31. Dezember 2025 zuständig▌. Zu diesem Zweck: 

a) kann die Kommission einen Beamten der Kommission benennen, der als Interims-

Exekutivdirektor fungiert und die dem Exekutivdirektor übertragenen Aufgaben 

wahrnimmt, bis die Behörde in der Lage ist, ihren eigenen Haushaltsplan auszuführen, und 

der Exekutivdirektor nach seiner Ernennung durch das Direktorium gemäß Artikel 70 sein 

Amt angetreten hat; 

b) kann der Interims-Exekutivdirektor abweichend von Artikel 62 Absatz 1 bis zur 

Ernennung des Vorsitzenden der Behörde die Sitzungen des Verwaltungsrats ohne 

Stimmrecht einberufen und leiten; 

c) übt der Interims-Exekutivdirektor abweichend von Artikel 64 Absatz 4 Buchstabe g bis zur 

Annahme eines Beschlusses, wie er in Artikel 70 aufgeführt ist, die Befugnisse der 

Anstellungsbehörde aus; 
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d) kann die Kommission der Behörde Unterstützung leisten, insbesondere durch die 

Entsendung von Kommissionsbeamten zur Ausübung der Tätigkeiten der Behörde unter 

der Verantwortung des Interims-Exekutivdirektors oder des Exekutivdirektors; 

e) kann der Interims-Exekutivdirektor ▌alle Zahlungen genehmigen, die durch 

Mittelzuweisungen im Haushalt der Behörde gedeckt sind, und nach Annahme des 

Stellenplans der Behörde Verträge einschließlich Arbeitsverträgen abschließen. 
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Artikel 108 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Juli 2025. 

Die Artikel 1, 4, 49, 53, 54, 55, 57 bis 66, 68 bis 71, 100, 101 und 107 gelten jedoch ab dem ... [Tag 

des Inkrafttretens dieser Verordnung], und Artikel 103 gilt ab dem 31. Dezember 2025. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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ANHANG I 

Liste der Koeffizienten aufgrund erschwerender und mildernder Faktoren zum Zwecke der 

Anwendung von Artikel 22 

Die nachstehenden Koeffizienten gelten kumulativ für die Grundbeträge nach Artikel 22 Absatz 4 

auf der Grundlage jedes der folgenden erschwerenden und mildernden Faktoren: 

I. Anpassungskoeffizienten aufgrund erschwerender Faktoren: 

1. Wenn der Verstoß wiederholt begangen wurde, gilt für jede Wiederholung ein 

zusätzlicher Koeffizient von 1,1. 

2. Wenn der Verstoß für die Dauer von mehr als sechs Monaten begangen wurde, gilt 

ein Koeffizient von 1,5. 

3. Wenn durch den Verstoß systemimmanente Schwachstellen in der Organisation des 

ausgewählten Verpflichteten, insbesondere in seinen Verfahren, 

Verwaltungssystemen oder internen Kontrollen, erkennbar geworden sind, gilt ein 

Koeffizient von 2,2. 
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4. Wenn der Verstoß vorsätzlich begangen wurde, gilt ein Koeffizient von 3. 

5. Wenn seit Aufdeckung des Verstoßes keine Abhilfemaßnahmen getroffen wurden, 

gilt ein Koeffizient von 1,7. 

6. Hat die Führungsebene des ausgewählten Verpflichteten bei der Durchführung der 

Untersuchungen durch die Behörde nicht mit dieser zusammengearbeitet, gilt ein 

Koeffizient von 1,5.  

II. Anpassungskoeffizienten aufgrund mildernder Faktoren: 

1. Wenn die Führungsebene des ausgewählten Verpflichteten nachweisen kann, dass 

sie alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung des Verstoßes ergriffen hat, 

gilt ein Koeffizient von 0,7. 

2. Wenn der ausgewählte Verpflichtete die Behörde rasch, wirksam und vollständig 

von dem Verstoß in Kenntnis gesetzt hat, gilt ein Koeffizient von 0,4. 

3. Wenn der ausgewählte Verpflichtete freiwillig Maßnahmen getroffen hat, um zu 

gewährleisten, dass ähnliche Verstöße künftig nicht mehr begangen werden 

können, gilt ein Koeffizient von 0,6. 

www.parlament.gv.at



 

 328 

ANHANG II  

Liste der unmittelbar anwendbaren Anforderungen gemäß Artikel 22 Absatz 3  

1. Die in Artikel 22 Absatz 3 Buchstaben a und b dieser Verordnung genannten 

Anforderungen im Bezug auf Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden entsprechen den 

in den Artikeln 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 und 47 der 

Verordnung (EU) .../...+ genannten Anforderungen. 

2. Die in Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe a dieser Verordnung genannten Anforderungen 

in Bezug auf gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen entsprechen den in 

den Artikeln 16 und 17 der Verordnung (EU) .../...+ genannten Anforderungen. 

3. Die in Artikel 22 Absatz 3 Buchstaben a und b dieser Verordnung genannten 

Anforderungen im Bezug auf Meldepflichten entsprechen den in den Artikeln 69, 70 

und 71 der Verordnung (EU) .../...+ und in den Artikeln 9, 13 und 18 der Verordnung 

(EU) 2023/1113 genannten Anforderungen. 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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4. Die in Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe b dieser Verordnung genannten Anforderungen 

in Bezug auf interne Strategien, Verfahren und Kontrollen entsprechen den in den 

Artikeln 9, 10, 11, 18, 48 und 49 der Verordnung (EU) .../...+ und in Artikel 23 der 

Verordnung (EU) 2023/1113 genannten Anforderungen. 

5. Weitere in Artikel 22 Absatz 3 Buchstaben c und d dieser Verordnung genannte 

Anforderungen entsprechen den in den Artikeln 73, 77, 78 und 79 der Verordnung 

(EU) .../...+ und in den Artikeln 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 und 26 der 

Verordnung (EU) 2023/1113 genannten Anforderungen. 

 

 

                                                 
+ Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 36/24 

(2021/0239(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Europäisches Parlament
2019 - 2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0368
Allmähliche Einführung von Eudamed, Informationspflicht im Falle 
einerUnterbrechung der Lieferketten und Übergangsbestimmungen für 
bestimmte In-vitro-Diagnostika
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 hinsichtlich der 
schrittweisen Einführung von Eudamed, der Informationspflicht im Falle einer 
Versorgungsunterbrechung und der Übergangsbestimmungen für bestimmte In-vitro-
Diagnostika (COM(2024)0043 – C9-0010/2024 – 2024/0021(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2024)0043) 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0010/2024),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. März 20241,

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. Februar 2024 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung,

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

                                                
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2024)0021 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 hinsichtlich der 
schrittweisen Einführung von Eudamed, der Informationspflicht im Falle einer 
Unterbrechung oder Beendigung der Versorgung und der Übergangsbestimmungen für 
bestimmte In-vitro-Diagnostika 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 Stellungnahme vom 20. März 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit den Verordnungen (EU) 2017/7453 und (EU) 2017/7464 des Europäischen 

Parlaments und des Rates wird ein Rechtsrahmen geschaffen, um das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika zu 

gewährleisten, wobei ein hohes Gesundheitsschutzniveau für Patienten und 

Anwender zugrunde gelegt wird. Gleichzeitig sind in den Verordnungen (EU) 

2017/745 und (EU) 2017/746 hohe Standards für die Qualität und Sicherheit von 

Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika festgelegt, durch die allgemeine 

Sicherheitsbedenken hinsichtlich solcher Produkte ausgeräumt werden sollen. 

Darüber hinaus wurden mit beiden Verordnungen Kernelemente des bestehenden 

Regulierungsrahmens gemäß den Richtlinien 90/385/EWG5 und 93/42/EWG6 des 

Rates sowie der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates7 

erheblich gestärkt, beispielsweise die Überwachung der Benannten Stellen, die 

Risikoklassifizierung, Konformitätsbewertungsverfahren, Anforderungen an 

klinische Nachweise, Vigilanz und Marktüberwachung, und in beiden Verordnungen 

ist die Einrichtung der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) 

vorgesehen, um Transparenz und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Medizinprodukte 

und In-vitro-Diagnostika zu schaffen. 

                                                 
3 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj). 

4 Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG 
und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, 
S. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj). 

5 Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische 
Geräte (ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/dir/1990/385/oj).  

6 Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. 
L 169 vom 12.7.1993, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/42/oj).  

7 Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 
1998 über In-vitro-Diagnostika (ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/dir/1998/79/oj).  
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(2) Nach den Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 ist die Kommission zur 

Errichtung, Unterhaltung und Pflege von Eudamed verpflichtet, das sieben 

miteinander verbundene elektronische Systeme umfasst. Die Entwicklung von vier 

elektronischen Systemen ist abgeschlossen, und die Fertigstellung von zwei weiteren 

elektronischen Systemen wird für 2024 erwartet. Die Entwicklung des elektronischen 

Systems für klinische Prüfungen und Leistungsstudien hat sich jedoch aufgrund der 

technischen Komplexität der Anforderungen und der zu implementierenden 

Arbeitsabläufe erheblich verzögert.  

(3) Gemäß den Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 gelten die Pflichten 

und Anforderungen in Bezug auf Eudamed ab einem bestimmten Datum, sobald die 

Kommission die vollständige Funktionsfähigkeit von Eudamed überprüft und eine 

entsprechende Mitteilung veröffentlicht hat. Die schleppende Entwicklung des 

letzten elektronischen Systems verhindert daher die verpflichtende Nutzung der 

einzelnen bereits verfügbaren elektronischen Systeme.  
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(4) Die Nutzung der bereits fertiggestellten oder kurz vor der Fertigstellung stehenden 

elektronischen Systeme würde die wirksame und effiziente Umsetzung der 

Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 erheblich fördern und den 

Verwaltungsaufwand für die Wirtschaftsakteure verringern. Daher sollte eine 

schrittweise Einführung der einzelnen elektronischen Systeme von Eudamed erlaubt 

werden, sobald ihre Funktionsfähigkeit gemäß dem in der Verordnung (EU) 

2017/745 festgelegten Verfahren überprüft wurde. 

(5) In Anbetracht der schrittweisen Einführung der elektronischen Systeme von 

Eudamed und zur Vermeidung von Überschneidungen der Zeiträume für die 

Registrierung in den nationalen Datenbanken und in Eudamed sollten der 

Geltungsbeginn der Pflichten und Anforderungen im Zusammenhang mit Eudamed 

und der Geltungsbeginn der entsprechenden nationalen Registrierungsanforderungen 

auf der Grundlage der Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG 

angeglichen werden.  
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(6) Angesichts der Verzögerung bei der Entwicklung des elektronischen Systems für 

klinische Prüfungen und Leistungsstudien sollte außerdem die Frist für die 

Anwendung der koordinierten Bewertung für klinische Prüfungen und 

Leistungsstudien angepasst und der Ansatz beibehalten werden, dass die 

Mitgliedstaaten zunächst die Möglichkeit haben sollten, sich für eine Teilnahme zu 

entscheiden, noch bevor die Teilnahme an der koordinierten Bewertung für alle 

Mitgliedstaaten verbindlich wird.  

(7) Trotz des Anstiegs der Zahl der Benannten Stellen, deren Benennung gemäß der 

Verordnung (EU) 2017/746 erfolgt ist, reicht die Gesamtkapazität der Benannten 

Stellen noch immer nicht aus, um die Zertifizierung der zahlreichen In-vitro-

Diagnostika, die eine Konformitätsbewertung unter Mitwirkung einer Benannten 

Stelle gemäß jener Verordnung durchlaufen müssen, zu gewährleisten.  

(8) Die Zahl der von den Herstellern eingereichten Anträge auf Konformitätsbewertung 

von In-vitro-Diagnostika und die Zahl der von den Benannten Stellen bislang 

ausgestellten Bescheinigungen zeigen, dass die Umstellung auf den durch die 

Verordnung (EU) 2017/746 geschaffenen Rechtsrahmen noch nicht so weit 

fortgeschritten ist, dass ein reibungsloser Übergang zu den neuen Vorschriften in 

diesem Rahmen gewährleistet wäre.  
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(9) Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele sichere und kritische In-vitro-Diagnostika, die 

für die medizinische Diagnostik und Behandlung von Patienten unerlässlich sind, 

nicht vor Ablauf der Übergangsfristen gemäß der Verordnung (EU) 2017/746 

zertifiziert werden können. Dies führt zu einem Risiko von Engpässen insbesondere 

bei Produkten der höchsten Risikoklasse (Klasse D) , bis zum Ende der derzeitigen 

Übergangsfrist am 26. Mai 2025. Daher ist es notwendig, eine kontinuierliche 

Versorgung des Unionsmarktes mit solchen In-vitro-Diagnostika sicherzustellen. 

(10) Damit ein hohes Schutzniveau für die öffentliche Gesundheit und die 

Patientensicherheit unter Wahrung des reibungslosen Funktionierens des 

Binnenmarkts gewährleistet und Rechtssicherheit hergestellt wird sowie potenzielle 

Marktstörungen vermieden werden, ist es erforderlich, die in der Verordnung (EU) 

2017/746 festgelegten Übergangsfristen für Produkte, für die von Benannten Stellen 

gemäß der Richtlinie 98/79/EG Bescheinigungen ausgestellt wurden, und für 

Produkte, die erstmals eine Konformitätsbewertung unter Mitwirkung einer 

Benannten Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2017/746 durchlaufen müssen, weiter 

zu verlängern. Um diese Ziele zu erreichen, sollte der verlängerte 

Übergangszeitraum für alle Produktklassen gelten, um eine angemessene Verteilung 

der Arbeitsbelastung auf die Benannten Stellen über die Zeit zu gewährleisten und 

den Zertifizierungsprozess nicht zu behindern.  
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(11) Die Verlängerung sollte ausreichend lang sein, um den Herstellern und Benannten 

Stellen die nötige Zeit für die Durchführung der erforderlichen 

Konformitätsbewertungen zu geben. Ziel der Verlängerung sollte es sein, ein hohes 

Maß an Schutz der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten, einschließlich der 

Patientensicherheit und der Vermeidung von Engpässen bei In-vitro-Diagnostika, die 

für das reibungslose Funktionieren der Gesundheitsdienste erforderlich sind, ohne 

die derzeitigen Qualitäts- oder Sicherheitsanforderungen zu senken.  

(12) Die Verlängerung sollte an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, um 

sicherzustellen, dass der zusätzliche Übergangszeitraum nur für In-vitro-Diagnostika 

gilt, die sicher sind und für die die Hersteller bestimmte Schritte für die Umstellung 

auf die Einhaltung der Verordnung (EU) 2017/746 unternommen haben. 

(13) Um einen schrittweisen Übergang zur Verordnung (EU) 2017/746 zu gewährleisten, 

sollte die angemessene Überwachung von In-vitro-Diagnostika, für die der 

Übergangszeitraum gilt, von der Stelle, die die Bescheinigung gemäß der 

Richtlinie 98/79/EG ausgestellt hat, an eine Benannte Stelle, deren Benennung 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/746 erfolgt ist, übertragen werden. Aus Gründen 

der Rechtssicherheit sollte die gemäß der Verordnung (EU) 2017/746 Benannte 

Stelle nicht für die Konformitätsbewertungs- und Überwachungstätigkeiten 

verantwortlich sein, die von der Benannten Stelle, die die Bescheinigung ausgestellt 

hat, durchgeführt werden. 
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(14) In Bezug auf die Zeiträume, die erforderlich sind, damit Hersteller und Benannte 

Stellen die Konformitätsbewertung gemäß der Verordnung (EU) 2017/746 bei jenen 

In-vitro-Diagnostika durchführen können, für die eine Bescheinigung oder eine 

Konformitätserklärung gemäß der Richtlinie 98/79/EG ausgestellt wurde, sollte ein 

Kompromiss zwischen den begrenzten verfügbaren Kapazitäten der Benannten 

Stellen und der Gewährleistung eines hohen Niveaus der Patientensicherheit und des 

Schutzes der öffentlichen Gesundheit gefunden werden. Die Dauer der 

Übergangsfrist sollte daher von der Risikoklasse der betreffenden In-vitro-

Diagnostika abhängen, sodass der Zeitraum für Produkte einer höheren Risikoklasse 

kürzer und für Produkte einer niedrigeren Risikoklasse länger ist. 
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(15) In Anbetracht der Auswirkungen, die Engpässe bei bestimmten Medizinprodukten 

und In-vitro-Diagnostika auf die Sicherheit der Patienten und die öffentliche 

Gesundheit haben können, sollte ein Verfahren zur Vorankündigung eingeführt 

werden, das es insbesondere den zuständigen Behörden und 

Gesundheitseinrichtungen ermöglicht, erforderlichenfalls Abhilfemaßnahmen zu 

ergreifen, um die Gesundheit und Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Wenn 

daher Hersteller aus irgendeinem Grund eine Unterbrechung oder Beendigung der 

Versorgung mit Medizinprodukten oder In-vitro-Diagnostika erwarten und es 

vernünftigerweise vorhersehbar ist, dass die Unterbrechung oder Beendigung zu 

einem schwerwiegenden Schaden oder der Gefahr eines schwerwiegenden Schadens 

für die Patienten oder die öffentliche Gesundheit in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten führen kann, sollte der Hersteller daher die entsprechenden 

zuständigen Behörden sowie die Wirtschaftsakteure, an die er das Produkt direkt 

liefert, und gegebenenfalls die Gesundheitseinrichtungen oder Angehörigen der 

Gesundheitsberufe, an die er das Produkt direkt liefert, darüber informieren. Das 

Risiko eines schwerwiegenden Schadens für die Patienten oder die öffentliche 

Gesundheit kann beispielsweise dann bestehen, wenn das Produkt für die 

Sicherstellung grundlegender Gesundheitsdienstleistungen in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten von Bedeutung ist, wenn die Gesundheit und Sicherheit der 

Patienten von der ständigen Verfügbarkeit der Produkte in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten abhängt oder wenn keine geeigneten Alternativen verfügbar sind, 

wobei auch die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung, die Mengen der bereits 

auf dem Markt bereitgestellten Produkte und die verfügbaren Vorräte oder die 

Fristen für die Beschaffung alternativer Produkte zu berücksichtigen sind. Die 

Informationen sollten von dem betreffenden Hersteller und anderen in der Lieferkette 

nachgelagerten Wirtschaftsakteuren bereitgestellt werden, bis sie bei den 

entsprechenden Gesundheitseinrichtungen oder Angehörigen der Gesundheitsberufe 

ankommen. Da die Gefahr von Engpässen dieser Produkte während des Übergangs 

von den Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG zu den Verordnungen 

(EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 besonders groß ist, sollte das Verfahren zur 

Vorankündigung auch für Produkte gelten, die gemäß den Übergangsbestimmungen  

der Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 in Verkehr gebracht werden. 
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(16) Die Verordnungen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 sollten daher entsprechend 

geändert werden. 

(17) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich das Risiko von Engpässen bei In-vitro-

Diagnostika in der Union anzugehen und die rechtzeitige Einführung von Eudamed 

zu ermöglichen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen der Maßnahme 

auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(18) Die Verordnung wird aufgrund außergewöhnlicher Umstände angenommen, die sich 

aus einem unmittelbaren Risiko von Engpässen bei In-vitro-Diagnostika und dem 

damit einhergehenden Risiko einer Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

sowie aus der erheblichen Verzögerung bei der Entwicklung des elektronischen 

Systems für klinische Prüfungen und Leistungsstudien von Eudamed ergeben. Um 

die beabsichtigte Wirkung der Änderungen der Verordnungen (EU) 2017/745 und 

(EU) 2017/746 zu erreichen und die Verfügbarkeit von Produkten sicherzustellen, 

deren Bescheinigungen bereits abgelaufen sind oder vor dem 26. Mai 2025 ablaufen 

werden, um Rechtssicherheit für Wirtschaftsakteure und Gesundheitsdienstleister zu 

schaffen sowie aus Gründen der Kohärenz in Bezug auf die Änderungen beider 

Verordnungen sollte diese Verordnung aus Gründen der Dringlichkeit am Tag ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. Aus den 

gleichen Gründen wird es auch als angemessen erachtet, sich auf die Ausnahme von 

der Achtwochenfrist gemäß Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union, 

dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über 

die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union zu berufen. 

(19) Um den Herstellern und anderen Wirtschaftsakteuren Zeit zu geben, sich auf die 

Verpflichtung zur Unterrichtung über eine voraussichtliche Unterbrechung oder 

Beendigung der Versorgung mit bestimmten Medizinprodukten einzustellen, ist es 

angebracht, die Anwendung der Bestimmungen über diese Verpflichtung 

aufzuschieben — 
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Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EU) 2017/745 

Die Verordnung (EU) 2017/745 wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 10ae 

Pflichten bei Unterbrechung oder Beendigung der Versorgung mit bestimmten 

Medizinprodukten  

(1) Erwartet ein Hersteller eine Unterbrechung oder Beendigung der Lieferung 

eines Medizinprodukts, bei dem es sich nicht um eine Sonderanfertigung 

handelt, und ist nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar, dass diese 

Unterbrechung oder Beendigung einen schwerwiegenden Schaden oder die 

Gefahr eines schwerwiegenden Schadens für die Patienten oder die öffentliche 

Gesundheit in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zur Folge haben kann, so 

informiert der Hersteller die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem er 

oder sein Bevollmächtigter niedergelassen ist, sowie die Wirtschaftsakteure, 

Gesundheitseinrichtungen und Angehörigen der Gesundheitsberufe, an die er 

das Produkt direkt liefert, über die voraussichtliche Unterbrechung oder 

Beendigung. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen werden, sofern nicht 

außergewöhnliche Umstände vorliegen, mindestens sechs Monate vor der 

voraussichtlichen Unterbrechung übermittelt. Der Hersteller gibt die Gründe 

für die Unterbrechung oder Beendigung in den Informationen, die der 

zuständige Behörde übermittelt werden, an. 

(2) Die zuständige Behörde, die die in Absatz 1 genannten Informationen erhalten 

hat, unterrichtet unverzüglich die zuständigen Behörden der anderen 

Mitgliedstaaten und die Kommission über die voraussichtliche Unterbrechung 

oder Beendigung. 

(3) Die Wirtschaftsakteure, die vom Hersteller die Informationen gemäß Absatz 1 

oder von einem anderen Wirtschaftsakteur in der Lieferkette erhalten haben, 

unterrichten unverzüglich alle anderen Wirtschaftsakteure, 

Gesundheitseinrichtungen und Angehörigen der Gesundheitsberufe, an die sie 
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das Produkt direkt liefern, über die voraussichtliche Unterbrechung oder 

Beendigung.“  
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2. Artikel 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsgruppe 

Medizinprodukte die funktionalen Spezifikationen für Eudamed fest. Die 

Kommission erstellt bis zum 26. Mai 2018 einen Plan für die Umsetzung 

dieser Spezifikationen. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission unterrichtet die Koordinierungsgruppe 

Medizinprodukte auf der Grundlage eines unabhängigen Prüfberichts, 

wenn sie überprüft hat, dass eines oder mehrere der in Artikel 33 

Absatz 2 genannten elektronischen Systeme funktionsfähig sind und die 

funktionalen Spezifikationen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

erfüllen.“ 
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3. Artikel 78 Absatz 14 erhält folgende Fassung: 

„(14) Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, das in diesem Artikel beschriebene 

Verfahren ab dem Zeitpunkt anzuwenden, der fünf Jahre nach dem Zeitpunkt 

der Veröffentlichung der in Artikel 34 Absatz 3 genannten Mitteilung liegt, 

dass das in Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe e genannte elektronische System 

funktionsfähig ist und den gemäß Artikel 34 Absatz 1 erstellten funktionalen 

Spezifikationen entspricht. 

Vor dem in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes festgelegten Zeitpunkt 

und frühestens sechs Monate nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der in 

Unterabsatz 1 genannten Mitteilung wird das in diesem Artikel beschriebene 

Verfahren nur von denjenigen Mitgliedstaaten angewandt, in denen die 

klinische Prüfung durchgeführt werden soll und die sich bereit erklärt haben, es 

anzuwenden.“ 
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4. Artikel 120 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 8 wird gestrichen. 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(13) Artikel 10a gilt auch für die in den Absätzen 3a und 3b des vorliegenden 

Artikels genannten Produkte.“ 
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5. In Artikel 122 Absatz 1 erhalten der erste bis vierte Gedankenstrich folgende 

Fassung: 

„– Artikel 8 und 10, Artikel 10b Absatz 1 Buchstaben b und c, Artikel 10b 

Absätze 2 und 3 der Richtlinie 90/385/EWG sowie Artikel 10, Artikel 14a 

Absatz 1 Buchstaben c und d, Artikel 14a Absätze 2 und 3 und Artikel 15 der 

Richtlinie 93/42/EWG und den in den entsprechenden Anhängen der 

genannten Richtlinien festgelegten Pflichten zur Vigilanz und zu den 

klinischen Prüfungen, die gegebenenfalls mit Wirkung von dem in Artikel 123 

Absatz 3 Buchstabe d dieser Verordnung genannten Datum in Bezug auf die 

Anwendung der Pflichten und Anforderungen im Zusammenhang mit den in 

Artikel 33 Absatz 2 Buchstaben e und f genannten elektronischen Systemen 

aufgehoben werden, 

– Artikel 10a, Artikel 10b Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 Absatz 5 der 

Richtlinie 90/385/EWG sowie Artikel 14 Absätze 1 und 2, Artikel 14a 

Absatz 1 Buchstaben a und b und Artikel 16 Absatz 5 der 

Richtlinie 93/42/EWG und den in den entsprechenden Anhängen dieser 

Richtlinien festgelegten Pflichten zur Registrierung von Produkten und 

Wirtschaftsakteuren und zur Meldung von Bescheinigungen, die 

gegebenenfalls mit Wirkung von dem in Artikel 123 Absatz 3 Buchstabe d 

dieser Verordnung genannten Datum in Bezug auf die Anwendung der 

Pflichten und Anforderungen im Zusammenhang mit den jeweiligen in 

Artikel 33 Absatz 2 Buchstaben a bis d der vorliegenden Verordnung 

genannten elektronischen Systemen aufgehoben werden.“  
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6. Artikel 123 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe d wird wie folgt geändert:  

i) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„unbeschadet der Verpflichtungen der Kommission gemäß 

Artikel 34 gelten die Pflichten und Anforderungen, die sich auf 

eines der in Artikel 33 Absatz 2 genannten elektronischen Systeme 

beziehen, ab dem Tag, der sechs Monate nach dem Tag der 

Veröffentlichung der in Artikel 34 Absatz 3 genannten Mitteilung 

liegt, dass das betreffende elektronische System funktionsfähig ist 

und den gemäß Artikel 34 Absatz 1 erstellten funktionalen 

Spezifikationen entspricht. Die Bestimmungen, auf die im 

vorstehenden Satz Bezug genommen wird, sind:“  

2. Nach dem zwölften Gedankenstrich wird folgender Gedankenstrich 

eingefügt: 

„–  Artikel 56 Absatz 5,“ 
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3. Der vierzehnte Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

„–  Artikel 78 Absätze 1 bis 13, unbeschadet des Artikels 78 

Absatz 14,“ 

ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bis zum Tag des Geltungsbeginns der in Unterabsatz 1 dieser Ziffer 

genannten Bestimmungen gelten weiterhin die entsprechenden 

Bestimmungen der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG in Bezug 

auf Informationen zur Vigilanzberichterstattung, zu klinischen 

Prüfungen, zur Registrierung von Produkten und Wirtschaftsakteuren 

und zur Meldung von Bescheinigungen.“ 

b) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) spätestens 12 Monate ab der Veröffentlichung der in Artikel 34 Absatz 3 

genannten Mitteilung über das in Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe e 

genannte elektronische System stellen die Hersteller sicher, dass die 

gemäß Artikel 29 in Eudamed einzugebenden Informationen – 

einschließlich im Hinblick auf die folgenden Produkte – in dieses 

elektronische System eingegeben werden, sofern diese Produkte 

ebenfalls ab 6 Monate nach dem Tag der Veröffentlichung der Mitteilung 

in Verkehr gebracht werden: 

i) für Produkte, die keine Sonderanfertigungen sind und für die der 

Hersteller eine Konformitätsbewertung gemäß Artikel 52 

durchgeführt hat; 

ii) für Produkte, die keine Sonderanfertigungen sind und gemäß 

Artikel 120 Absatz 3, 3a oder 3b in Verkehr gebracht werden, es 

sei denn, das Produkt, für das der Hersteller eine 

Konformitätsbewertung gemäß Artikel 52 vorgenommen hat, ist 

bereits in Eudamed registriert;“ 
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c) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„ea) spätestens 18 Monate ab dem Tag der Veröffentlichung der in Artikel 34 

Absatz 3 genannten Mitteilung über das in Artikel 33 Absatz 2 

Buchstabe d genannte elektronische System stellen die Benannten Stellen 

sicher, dass die gemäß Artikel 56 Absatz 5 in Eudamed einzugebenden 

Informationen – einschließlich im Hinblick auf die in Buchstabe e 

Ziffer i genannten Produkte – in dieses elektronische System eingegeben 

werden; für diese Produkte sind nur die letzte einschlägige 

Bescheinigung und gegebenenfalls alle folgenden von der Benannten 

Stelle im Zusammenhang mit dieser Bescheinigung getroffenen 

Entscheidungen anzugeben;  

eb) abweichend von Buchstabe d Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 

gelten die Verpflichtungen zum Hochladen des Kurzberichts über 

Sicherheit und klinische Leistung gemäß Artikel 32 Absatz 1 und zur 

Meldung an die zuständigen Behörden gemäß Artikel 55 Absatz 1 über 

das in Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d genannte elektronische System 

für die in Buchstabe e genannten Produkte, wenn die Bescheinigung 

gemäß Buchstabe ea in Eudamed eingegeben wird; 
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ec) unbeschadet von Buchstabe d Unterabsatz 1 muss ein Hersteller, der 

einen Sicherheitsbericht gemäß Artikel 86 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung vorlegen, ein schwerwiegendes Vorkommnis oder eine 

Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld gemäß Artikel 87 der 

vorliegenden Verordnung melden oder eine Meldung von Trends gemäß 

Artikel 88 der vorliegenden Verordnung über das in Artikel 33 Absatz 2 

Buchstabe f der vorliegenden Verordnung genannte elektronische System 

vorlegen muss, das Produkt, das Gegenstand des Sicherheitsberichts oder 

des Vigilanzberichts ist, ebenfalls in dem in Artikel 33 Absatz 2 

Buchstaben a und b der vorliegenden Verordnung genannten 

elektronischen System registrieren, es sei denn, das Produkt wurde 

gemäß der Richtlinie 90/385/EWG oder 93/42/EWG in Verkehr 

gebracht;“ 

d) Buchstabe h wird gestrichen. 
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Artikel 2 

Änderungen der Verordnung (EU) 2017/746  

Die Verordnung (EU) 2017/746 wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 10a 

Pflichten bei Unterbrechung der Versorgung mit bestimmten Medizinprodukten  

(1) Erwartet ein Hersteller eine Unterbrechung oder Beendigung der Lieferung 

eines Produkts und ist nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar, dass diese 

Unterbrechung oder Beendigung einen schwerwiegenden Schaden oder die 

Gefahr eines schwerwiegenden Schadens für die Patienten oder die öffentliche 

Gesundheit in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zur Folge haben kann, so 

informiert der Hersteller die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem er 

oder sein Bevollmächtigter niedergelassen ist, sowie die Wirtschaftsakteure, 

Gesundheitseinrichtungen und Angehörigen der Gesundheitsberufe, an die er 

das Produkt direkt liefert, über die voraussichtliche Unterbrechung oder 

Beendigung.  

Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen werden, sofern nicht 

außergewöhnliche Umstände vorliegen, mindestens sechs Monate vor der 

voraussichtlichen Unterbrechung oder Beendigung übermittelt. Der Hersteller 

gibt die Gründe für die Unterbrechung oder Beendigung in den Informationen, 

die der zuständige Behörde übermittelt werden, an. 
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(2) Die zuständige Behörde, die die in Absatz 1 genannten Informationen erhalten 

hat, unterrichtet unverzüglich die zuständigen Behörden der anderen 

Mitgliedstaaten und die Kommission über die voraussichtliche Unterbrechung 

oder Beendigung.  

(3) Die Wirtschaftsakteure, die vom Hersteller oder von einem anderen 

Wirtschaftsakteur in der Lieferkette die Informationen gemäß Absatz 1 

erhalten haben, unterrichten unverzüglich alle anderen Wirtschaftsakteure, 

Gesundheitseinrichtungen und Angehörigen der Gesundheitsberufe, an die sie 

das Produkt direkt liefern, über die voraussichtliche Unterbrechung oder 

Beendigung.“  
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2. Artikel 74 Absatz 14 erhält folgende Fassung: 

„(14) Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, das in dem vorliegenden Artikel 

beschriebene Verfahren ab dem Tag anzuwenden, der fünf Jahre nach dem Tag 

der Veröffentlichung der in Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2017/745 genannten Mitteilung liegt, dass das elektronische System nach 

Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe e der vorliegenden Verordnung funktionsfähig 

ist und den gemäß Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/745 

erstellten funktionalen Spezifikationen entspricht. 

Vor dem in Unterabsatz 1 dieses Absatzes festgelegten Tag und frühestens 

sechs Monate nach dem Tag der Veröffentlichung der in dem genannten 

Unterabsatz genannten Mitteilung wird das in diesem Artikel beschriebene 

Verfahren nur von denjenigen Mitgliedstaaten angewandt, in denen die 

Leistungsstudie durchgeführt werden soll und die sich bereit erklärt haben, es 

anzuwenden.“ 
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3. Artikel 110 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bescheinigungen, die von Benannten Stellen gemäß der Richtlinie 98/79/EG 

nach dem 25. Mai 2017 ausgestellt wurden, am 26. Mai 2022 noch gültig 

waren und danach nicht zurückgezogen wurden, bleiben nach Ablauf des auf 

der Bescheinigung angegebenen Zeitraums bis zum 31. Dezember 2027 gültig. 

Bescheinigungen, die von Benannten Stellen gemäß der genannten Richtlinie 

nach dem 25. Mai 2017 ausgestellt wurden, am 26. Mai 2022 noch gültig 

waren und vor dem [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung 

einfügen] abgelaufen sind, gelten nur dann als bis zum 31. Dezember 2027 

gültig, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Vor Ablauf der Bescheinigung haben der Hersteller und eine Benannte 

Stelle eine schriftliche Vereinbarung gemäß Anhang VII Abschnitt 4.3 

Unterabsatz 2 über die Konformitätsbewertung des Produkts, für das die 

abgelaufene Bescheinigung gilt, oder eines Produkts, das dazu bestimmt 

ist, dieses Produkt zu ersetzen, unterzeichnet; 

b) eine zuständige Behörde eines Mitgliedstaats hat eine Ausnahme von 

dem anwendbaren Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 54 

Absatz 1 gewährt oder den Hersteller gemäß Artikel 92 Absatz 1 

aufgefordert, das anzuwendende Konformitätsbewertungsverfahren 

durchzuführen.“ 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Artikel 5 und unter der Voraussetzung, dass die in 

Absatz 3c des vorligenden Artikels genannten Bedingungen erfüllt sind, 

dürfen die in den Absätzen 3a und 3b des vorliegenden Artikels 

genannten Produkte bis zu den in diesen Absätzen genannten Zeitpunkten 

in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden.“ 

c) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(3a) Produkte, für die gemäß der Richtlinie 98/79/EG eine aufgrund von 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels gültige Bescheinigung ausgestellt 

wurde, dürfen bis zum 31. Dezember 2027 in Verkehr gebracht oder in 

Betrieb genommen werden. 

(3b) Produkte, für die das Konformitätsbewertungsverfahren gemäß der 

Richtlinie 98/79/EG nicht die Mitwirkung einer Benannten Stelle 

erforderte, für die vor dem 26. Mai 2022 eine Konformitätserklärung 

gemäß der genannten Richtlinie ausgestellt wurde und für die das 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß der vorliegenden Verordnung 

die Mitwirkung einer Benannten Stelle erfordert, dürfen bis zu folgenden 

Zeitpunkten in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden: 

a) 31. Dezember 2027, für Produkte der Klasse D; 

b) 31. Dezember 2028, für Produkte der Klasse C; 

c) 31. Dezember 2029, für Produkte der Klasse B und für Produkte 

der Klasse A, die in sterilem Zustand in Verkehr gebracht werden.  
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(3c) Produkte gemäß den Absätzen 3a und 3b des vorliegenden Artikels 

dürfen nur bis zu den in diesen Absätzen genannten Zeitpunkten in 

Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Diese Produkte entsprechen weiterhin der Richtlinie 98/79/EG; 

b) es liegen keine wesentlichen Veränderungen der Auslegung und 

der Zweckbestimmung vor; 

c) die Produkte stellen kein unannehmbares Risiko für die Gesundheit 

oder Sicherheit der Patienten, Anwender oder anderer Personen 

oder für andere Aspekte des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 

dar. 

d) der Hersteller hat spätestens bis 26. Mai 2025 ein 

Qualitätsmanagementsystem gemäß Artikel 10 Absatz 8 

eingerichtet; 
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e) der Hersteller oder der Bevollmächtigte hat bei einer Benannten 

Stelle einen förmlichen Antrag gemäß Anhang VII Abschnitt 4.3 

Unterabsatz 1 auf Konformitätsbewertung für ein in Absatz 3a oder 

3b genanntes Produkt oder für ein Produkt, das dazu bestimmt ist, 

dieses Produkt zu ersetzen, gestellt, und zwar spätestens am: 

i) 26. Mai 2025 für Produkte gemäß Absatz 3a und Absatz 3b 

Buchstabe a des vorliegenden Artikels, 

ii) 26. Mai 2026 für Produkte gemäß Absatz 3b Buchstabe b des 

vorliegenden Artikels, 

iii) 26. Mai 2027 für Produkte gemäß Absatz 3b Buchstabe c des 

vorliegenden Artikels; 

f) die Benannte Stelle und der Hersteller haben eine schriftliche 

Vereinbarung gemäß Anhang VII Abschnitt 4.3 Unterabsatz 2 

unterzeichnet, und zwar spätestens am: 

i) 26. September 2025 für Produkte gemäß Absatz 3a und 

Absatz 3b Buchstabe a des vorliegenden Artikels, 

ii) 26. September 2026 für Produkte gemäß Absatz 3b 

Buchstabe b des vorliegenden Artikels, 

iii) 26. September 2027 für Produkte gemäß Absatz 3b 

Buchstabe c des vorliegenden Artikels. 
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(3d) Abweichend von Absatz 3 des vorliegenden Artikels gelten die 

Anforderungen dieser Verordnung an die Überwachung nach dem 

Inverkehrbringen, die Marktüberwachung, die Vigilanz und an die 

Registrierung von Wirtschaftsakteuren und von Produkten für Produkte 

gemäß den Absätzen 3a und 3b des vorligenden Artikels anstelle der 

entsprechenden Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG. 

(3e) Unbeschadet des Kapitels IV und des Absatzes 1 des vorliegenden 

Artikels bleibt die Benannte Stelle, die die Bescheinigung gemäß 

Absatz 3a des vorliegenden Artikels ausgestellt hat, für die angemessene 

Überwachung aller geltenden Anforderungen an die von ihr zertifizierten 

Produkte verantwortlich, es sei denn, der Hersteller ist mit einer 

Benannten Stelle, deren Benennung gemäß Artikel 38 erfolgt ist, 

übereingekommen, dass sie eine derartige Überwachung durchführt. 
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Spätestens am 26. September 2025 wird die Benannte Stelle, die die 

schriftliche Vereinbarung gemäß Absatz 3c Buchstabe f des vorliegenden 

Artikels unterzeichnet hat, für die Überwachung der unter die schriftliche 

Vereinbarung fallenden Produkte verantwortlich. Betrifft die schriftliche 

Vereinbarung ein Produkt, das dazu bestimmt ist, ein Produkt zu 

ersetzen, für das eine Bescheinigung gemäß der Richtlinie 98/79/EG 

ausgestellt wurde, so wird die Überwachung in Bezug auf das ersetzte 

Produkt durchgeführt. 

Die Vorkehrungen für die Übertragung der Überwachung von der 

Benannten Stelle, die die Bescheinigung ausgestellt hat, auf die Benannte 

Stelle, deren Benennung gemäß Artikel 38 erfolgt ist, werden in einer 

Vereinbarung zwischen dem Hersteller und der Benannten Stelle, deren 

Benennung gemäß Artikel 38 erfolgt ist, und, soweit durchführbar, der 

Benannten Stelle, die die Bescheinigung ausgestellt hat, klar geregelt. 

Die Benannte Stelle, deren Benennung gemäß Artikel 38 erfolgt ist, ist 

nicht für Konformitätsbewertungstätigkeiten verantwortlich, die von der 

Benannten Stelle, die die Bescheinigung ausgestellt hat, durchgeführt 

werden.“ 

d) Absatz 8 wird gestrichen.  

e) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(11) Artikel 10a gilt auch für die in den Absätzen 3a und 3b des vorliegenden 

Artikels genannten Produkte.“  
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4. Artikel 112 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Unbeschadet des Artikels 110 Absätze 3 und 4 der vorliegenden Verordnung 

und unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten und der Hersteller zur 

Vigilanz und der Pflichten der Hersteller, die Unterlagen gemäß der 

Richtlinie 98/79/EG zur Verfügung zu stellen, wird die Richtlinie 98/79/EG 

mit Wirkung vom 26. Mai 2022 aufgehoben, mit Ausnahme von 

a) Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 12 Absätze 2 

und 3 der Richtlinie 98/79/EG sowie den in den entsprechenden 

Anhängen der genannten Richtlinie festgelegten Pflichten zur Vigilanz 

und zu den Leistungsstudien, die gegebenenfalls mit Wirkung von dem 

in Artikel 113 Absatz 3 Buchstabe f der vorliegenden Verordnung 

genannten Datum in Bezug auf die Anwendung der Pflichten und 

Anforderungen im Zusammenhang mit den in Artikel 30 Absatz 2 

Buchstabe e bzw. f der vorliegenden Verordnung genannten 

elektronischen Systemen aufgehoben werden; 
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b) Artikel 10, Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a und b und Artikel 15 

Absatz 5 der Richtlinie 98/79/EG sowie den in den entsprechenden 

Anhängen der genannten Richtlinie festgelegten Pflichten zur 

Registrierung von Produkten und Wirtschaftsakteuren und zur Meldung 

von Bescheinigungen, die gegebenenfalls mit Wirkung von dem in 

Artikel 113 Absatz 3 Buchstabe f der vorliegenden Verordnung 

genannten Datum in Bezug auf die Anwendung der Pflichten und 

Anforderungen im Zusammenhang mit den in Artikel 30 Absatz 2 

Buchstaben a bis d der vorliegenden Verordnung genannten 

elektronischen Systemen aufgehoben werden.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bezüglich der in Artikel 110 Absätze 3 und 4 genannten Produkte gilt die 

Richtlinie 98/79/EG weiter, soweit dies zur Anwendung der genannten Absätze 

notwendig ist.“ 
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5. Artikel 113 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a wird gestrichen.  

b) Buchstabe f wird wie folgt geändert:  

i) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Unbeschadet der Verpflichtungen der Kommission gemäß 

Artikel 34 der Verordnung (EU) 2017/745 gelten die Pflichten und 

Anforderungen, die sich auf eines der elektronischen Systeme nach 

Artikel 30 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung beziehen, ab dem 

Tag, der sechs Monate ab dem Tag der Veröffentlichung der 

Mitteilung nach Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2017/745 liegt, dass das betreffende elektronische System 

funktionsfähig ist und den gemäß Artikel 34 Absatz 1 der 

genannten Verordnung erstellten funktionalen Spezifikationen 

entspricht. Die Vorschriften, auf die im vorgehenden Satz Bezug 

genommen wird, sind folgende:“ 
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2. Nach dem zehnten Gedankenstrich wird folgender Gedankenstrich 

eingefügt: 

„–  Artikel 51 Absatz 5,“ 

3. Der zwölfte Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

„–  Artikel 74 Absätze 1 bis 13, unbeschadet des Artikels 74 

Absatz 14,“ 

4. Der letzte Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

„–  Artikel 110 Absatz 3d.“ 

ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bis zum Tag des Geltungsbeginns der in Unterabsatz 1 dieses 

Buchstabens genannten Vorschriften gelten weiterhin die entsprechenden 

Vorschriften der Richtlinie 98/79/EG in Bezug auf Informationen zur 

Vigilanzberichterstattung, zu Leistungsstudien, zur Registrierung von 

Produkten und Wirtschaftsakteuren und zur Meldung von 

Bescheinigungen.“ 
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c) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„fa) Spätestens sechs Monate nach dem in Buchstabe f Unterabsatz 1 

festgelegten Zeitpunkt stellen die Hersteller sicher, dass die gemäß 

Artikel 26 in Eudamed einzugebenden Informationen – einschließlich im 

Hinblick auf die folgenden Produkte – in das in Artikel 30 Absatz 2 

Buchstaben a und b genannte elektronische System eingegeben werden, 

sofern diese Produkte ebenfalls ab dem in Buchstabe f Unterabsatz 1 

festgelegten Zeitpunkt in Verkehr gebracht werden: 

i) für Produkte, für die der Hersteller eine Konformitätsbewertung 

gemäß Artikel 48 durchgeführt hat, 

ii) für Produkte, die gemäß Artikel 110 Absatz 3, 3a oder 3b in 

Verkehr gebracht werden, es sei denn, das Produkt, für das der 

Hersteller eine Konformitätsbewertung gemäß Artikel 48 

vorgenommen hat, ist bereits in Eudamed registriert; 
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fb) spätestens 12 Monate ab dem in Buchstabe f Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes festgelegten Zeitpunkt stellen die Benannten Stellen sicher, 

dass die gemäß Artikel 51 Absatz 5 in Eudamed einzugebenden 

Informationen – einschließlich im Hinblick auf die in Buchstabe fa 

Ziffer i genannten Produkte – in das in Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe d 

genannte elektronische System eingegeben werden; für diese Produkte 

sind nur die letzte einschlägige Bescheinigung und, sofern anwendbar, 

alle folgenden von der Benannten Stelle im Zusammenhang mit dieser 

Bescheinigung getroffenen Entscheidungen anzugeben;  

fc) abweichend von Buchstabe f Unterabsatz 1 gelten die Verpflichtungen 

zum Hochladen des Kurzberichts über Sicherheit und Leistung gemäß 

Artikel 29 Absatz 1 und zur Meldung an die zuständigen Behörden 

gemäß Artikel 50 Absatz 1 über das in Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe d 

der genannte elektronische System auch für die in Buchstabe fa 

genannten Produkte, wenn die Bescheinigung gemäß Buchstabe fb in 

Eudamed eingegeben wird; 
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fd) unbeschadet von Buchstabe f Unterabsatz 1 dieses Absatzes muss ein 

Hersteller, der einen Sicherheitsbericht gemäß Artikel 81 Absatz 2 dieser 

Verordnung vorlegen, ein schwerwiegendes Vorkommnis oder eine 

Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld gemäß Artikel 82 dieser 

Verordnung melden oder eine Meldung von Trends gemäß Artikel 83 

dieser Verordnung über das in Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe f der 

vorliegenden Verordnung genannte elektronische System vorlegen muss, 

das Produkt, das Gegenstand des Sicherheitsberichts oder der 

Vigilanzberichterstattung ist, ebenfalls in dem in Artikel 30 Absatz 2 

Buchstaben a und b der vorliegenden Verordnung genannten 

elektronischen System registrieren, es sei denn, das Produkt wurde 

gemäß der Richtlinie 98/79/EG in Verkehr gebracht.“ 

d) Buchstabe g wird gestrichen. 

e) In Buchstabe j wird das Datum „26. Mai 2028“ durch das Datum 

„31. Dezember 2030“ ersetzt.  
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Artikel 1 Nummer 1 und Artikel 2 Nummer 1 gelten ab dem ... [sechs Monate nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung].  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0376
Vorab übermittelte Fluggastdaten: Verbesserung und Erleichterung der 
Kontrollen an den Außengrenzen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Erhebung und Übermittlung vorab übermittelter Fluggastdaten (API) zur Verbesserung 
und Erleichterung der Kontrollen an den Außengrenzen, zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2019/817 und der Verordnung (EU) 2018/1726 sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/82/EG des Rates (COM(2022)0729 – C9-0428/2022 –
2022/0424(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0729),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d und 
Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C9-0428/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 13. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und Tourismus,

                                                
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 97.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0409/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2022)0424 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. April 2024 
2024 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Erhebung und Übermittlung vorab übermittelter 
Fluggastdaten (API) zur Verbesserung und Erleichterung der Kontrollen an den 
Außengrenzen, zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/817 und der Verordnung (EU) 
2018/1726 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2004/82/EG des Rates* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d sowie Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 97. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Durchführung von Personenkontrollen an den Außengrenzen trägt erheblich zur 

Gewährleistung der langfristigen Sicherheit der Union, der Mitgliedstaaten und ihrer 

Bürger bei und bleibt als solche eine wichtige Schutzmaßnahme, insbesondere im 

Raum ohne Binnengrenzkontrollen (im Folgenden „Schengen-Raum“). 

Grenzübertrittskontrollen sollten insbesondere im Einklang mit der Verordnung 

(EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates3 durchgeführt werden, 

um zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und zur Abwehr von Bedrohungen 

der inneren Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Gesundheit und 

der internationalen Beziehungen der Mitgliedstaaten beizutragen. Solche 

Grenzkontrollen sollten so durchgeführt werden, dass die Menschenwürde 

uneingeschränkt geachtet und einschlägiges Unionsrecht, einschließlich der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“), strikt 

eingehalten wird. 

                                                 
3 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen 
durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 
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(2) Die Verwendung von Daten zu Fluggästen und Fluginformationen, die vor der 

Ankunft von Fluggästen übermittelt werden, sogenannte vorab übermittelte 

Fluggastdaten (im Folgenden „API-Daten“), trägt dazu bei, die Durchführung der 

erforderlichen Kontrollen während des Grenzübertritts zu beschleunigen. Für die 

Zwecke dieser Verordnung betrifft dies insbesondere das Überschreiten der Grenzen 

zwischen einem Drittland oder einem sich nicht an dieser Verordnung beteiligenden 

Mitgliedstaat ▌und einem sich an dieser Verordnung beteiligenden Mitgliedstaat ▌. 

Dieses Vorgehen stärkt die Kontrollen an den besagten Außengrenzen, da so ohne 

unverhältnismäßige negative Auswirkungen auf Personen, die in gutem Glauben 

reisen, ausreichend Zeit für eingehende und umfassende Kontrollen bei allen 

Fluggästen zur Verfügung ist. Im Interesse der Wirksamkeit und Effizienz der 

Kontrollen an den Außengrenzen sollte daher ein geeigneter Rechtsrahmen 

geschaffen werden, damit gewährleistet ist, dass die zuständigen Grenzbehörden der 

Mitgliedstaaten an solchen Außengrenzübergangsstellen vor der Ankunft von 

Fluggästen Zugang zu API-Daten haben. 
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(3) Der bestehende Rechtsrahmen für API-Daten, der aus der Richtlinie 2004/82/EG des 

Rates4 und den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

besteht, hat sich als wichtig für die Verbesserung der Grenzübertrittskontrollen 

erwiesen, insbesondere durch die Schaffung eines Rahmens für die Mitgliedstaaten 

zur Einführung von Bestimmungen über Verpflichtungen für Fluggesellschaften zur 

Übermittlung von API-Daten über Fluggäste, die in ihr Hoheitsgebiet befördert 

werden. Allerdings bestehen auf nationaler Ebene nach wie vor Unterschiede. 

Insbesondere werden API-Daten nicht systematisch von den Fluggesellschaften 

angefordert, und die Fluggesellschaften sind mit unterschiedlichen Anforderungen 

hinsichtlich der Art der zu erhebenden Informationen und der Voraussetzungen 

konfrontiert, unter denen die API-Daten an die zuständigen Grenzbehörden 

übermittelt werden müssen. Diese Unterschiede führen nicht nur zu unnötigen 

Kosten und Komplikationen für die Fluggesellschaften, sondern beeinträchtigen auch 

die Gewährleistung wirksamer und effizienter Vorabkontrollen von Personen, die an 

den Außengrenzen ankommen. 

                                                 
4 Richtlinie 2004/82/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Verpflichtung von 

Beförderungsunternehmen, Angaben über die beförderten Personen zu übermitteln 
(ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 24). 
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(4) Der bestehende Rechtsrahmen sollte daher zur Gewährleistung klarer, harmonisierter 

und wirksamer Vorschriften für die Erhebung und Übermittlung von API-Daten zur 

Verbesserung und Erleichterung der Wirksamkeit und Effizienz der Grenzkontrollen 

an den Außengrenzen und zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung aktualisiert 

und ersetzt werden, und zwar im Einklang mit den Vorschriften der Verordnung 

(EU) 2016/399 für die Mitgliedstaaten, für die sie gilt, und mit dem nationalen 

Recht, wenn sie nicht gilt. 

(5) Für ein so weit wie möglich einheitliches Vorgehen sowohl auf Unionsebene als 

auch auf internationaler Ebene und angesichts der auf dieser Ebene geltenden 

Vorschriften für die Erhebung von API-Daten sollte der mit dieser Verordnung 

geschaffene aktualisierte Rechtsrahmen den einschlägigen Verfahren Rechnung 

tragen, die international mit der Luftverkehrsbranche, insbesondere im Rahmen der 

Leitlinien der Weltzollorganisation, der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung 

und der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) für vorab übermittelte 

Fluggastdaten vereinbart wurden. 
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(6) Durch die Erhebung und Übermittlung von API-Daten wird in die Privatsphäre 

natürlicher Personen eingegriffen, und es müssen ihre personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden. Damit ihre Grundrechte, insbesondere das Recht auf Achtung 

des Privatlebens und das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß der 

Charta ▌, in vollem Umfang geachtet werden, sollten geeignete Einschränkungen 

und Schutzvorkehrungen vorgesehen werden. Insbesondere sollte die Verarbeitung 

von API-Daten, insbesondere wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, 

immer streng auf den für die Erreichung der Ziele dieser Verordnung erforderlichen 

und verhältnismäßigen Umfang beschränkt bleiben. Darüber hinaus sollte 

sichergestellt werden, dass die Verarbeitung der gemäß dieser Verordnung 

erhobenen und übermittelten API-Daten zu keiner unzulässigen Form der 

Diskriminierung im Sinne der Charta führt. 
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(7) Damit die Ziele dieser Verordnung erreicht werden, sollte sie für alle 

Fluggesellschaften unabhängig von ihrem Niederlassungsort gelten, die Flüge in die 

Union im Sinne dieser Verordnung durchführen, und zwar sowohl für Linien- als 

auch für Nichtlinienflüge. Die Erhebung von Daten anderer ziviler 

Luftfahrzeugbetreiber wie Flugschulen, Ambulanzflügen, Notflügen sowie 

Militärflügen sollte nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

Diese Verordnung sollte die Erhebung von Daten solcher Flüge gemäß nationalen 

Rechtsvorschriften, die mit dem Unionsrecht vereinbar sind, unberührt lassen. Die 

Kommission sollte die Durchführbarkeit einer EU-Regelung prüfen, mit der die 

Betreiber von Privatflügen verpflichtet werden, Fluggastdaten zu erheben und zu 

übermitteln. 

(8) Die Verpflichtungen der Fluggesellschaften zur Erhebung und Übermittlung von 

API-Daten gemäß dieser Verordnung sollten sich auf alle Fluggäste auf Flügen in 

die Union, Transitfluggäste, deren endgültiges Reiseziel außerhalb der Union liegt, 

sowie auf alle Flugbegleiter erstrecken, die von einer Fluggesellschaft im Rahmen 

ihrer Aufgaben auf einem Flug eingesetzt werden. 
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(9) Im Interesse der Wirksamkeit und der Rechtssicherheit sollten die Angaben, die 

zusammen die gemäß dieser Verordnung zu erhebenden und zu übermittelnden API-

Daten bilden, klar und erschöpfend aufgeführt werden und sowohl Informationen 

über jeden Fluggast als auch über den Flug umfassen, den der Fluggast angetreten 

hat. Gemäß dieser Verordnung und im Einklang mit internationalen Standards 

sollten diese Fluginformationen in allen in der vorliegenden Verordnung genannten 

Fällen soweit verfügbar Angaben zu Sitzplätzen und Gepäck sowie Angaben zur 

Grenzübergangsstelle der Einreise in das Hoheitsgebiet des betreffenden 

Mitgliedstaats umfassen. Wenn Angaben zu Gepäck oder Sitzplätzen in anderen 

IT-Systemen verfügbar sind, über die die Fluggesellschaft, ihr Abfertiger, 

Systemanbieter oder die Flughafenbehörde verfügt, sollten die Fluggesellschaften 

diese Angaben in die Push-API-Nachrichten aufnehmen, die den zuständigen 

Grenzbehörden zu übermitteln sind. 
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(10) Zur Ermöglichung von Flexibilität und Innovation sollte es grundsätzlich jeder 

Fluggesellschaft überlassen bleiben, wie sie ihren Verpflichtungen in Bezug auf die 

Erhebung von API-Daten gemäß dieser Verordnung in Bezug auf die verschiedenen 

Arten von Fluggesellschaften im Sinne dieser Verordnung, ihre jeweiligen 

Geschäftsmodelle, wie z. B. Abfertigungszeiten und die Zusammenarbeit mit 

Flughäfen, nachkommt. Da es jedoch geeignete technische Lösungen gibt, die die 

automatische Erhebung bestimmter API-Daten ermöglichen und gleichzeitig 

gewährleisten, dass die betreffenden API-Daten korrekt, vollständig und aktuell sind, 

und angesichts der Vorteile des Einsatzes dieser Technologie hinsichtlich 

Wirksamkeit und Effizienz sollten die Fluggesellschaften verpflichtet werden, diese 

API-Daten aus den maschinenlesbaren Daten des Reisedokuments automatisch zu 

erheben. Ist die Verwendung solcher automatisierten Verfahren jedoch technisch 

aufgrund außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, sollten die 

Fluggesellschaften die API-Daten ausnahmsweise manuell entweder beim Online-

Abfertigung oder bei der Abfertigung am Flughafen erheben, um die Einhaltung 

ihrer Verpflichtungen aus dieser Verordnung sicherzustellen.  
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(11) Die automatisierte Erhebung von API-Daten sollte strikt auf die im 

Reisedokument enthaltenen alphanumerischen Daten beschränkt sein und darf 

nicht zur Erhebung biometrischer Daten aus dem Reisedokument führen. Da die 

Erhebung von API-Daten Teil der Abfertigung ist, sei es online oder am 

Flughafen, sollte damit keine Verpflichtung der Fluggesellschaften einhergehen, 

die Reisedokumente der Fluggäste zum Zeitpunkt des Einsteigens zu prüfen. Die 

Einhaltung dieser Verordnung sollte nicht bedeuten, dass die Fluggäste 

verpflichtet sind, beim Einsteigen ein Reisedokument mitzuführen. Dies sollte 

Verpflichtungen aus anderen Rechtsakten der Union oder nationalen 

Rechtsvorschriften, die mit dem Unionsrecht im Einklang stehen, unberührt 

lassen. 
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(12) Die Erhebung von API-Daten aus Reisedokumenten sollte auch mit den ICAO-

Standards zu maschinenlesbaren Reisedokumenten im Einklang stehen, die mit 

der Verordnung (EU) 2019/1157 des Europäischen Parlaments und des Rates5, der 

Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates6 und der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des 

Rates7 umgesetzt wurden. 

(13) Die in dieser Verordnung und in den entsprechenden delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten festgelegten Anforderungen sollten zu einer 

einheitlichen Umsetzung durch die Fluggesellschaften führen, wodurch die 

Kosten für die Zusammenschaltung ihrer jeweiligen Systeme minimiert werden. 

Um eine harmonisierte Umsetzung dieser Anforderungen durch die 

Fluggesellschaften zu erleichtern, insbesondere in Bezug auf die Datenstruktur, 

das Datenformat und das Übermittlungsprotokoll, sollte die Kommission auf der 

Grundlage ihrer Zusammenarbeit mit den zuständigen Grenzbehörden, den 

anderen Behörden der Mitgliedstaaten, den Fluggesellschaften und den 

einschlägigen Agenturen der Union sicherstellen, dass das von der Kommission zu 

erstellende Handbuch alle erforderlichen Leitlinien und Klarstellungen enthält. 

                                                 
5 Verordnung (EU) 2019/1157 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 zur Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise von Unionsbürgern 
und der Aufenthaltsdokumente, die Unionsbürgern und deren Familienangehörigen 
ausgestellt werden, die ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben (ABl. L 188 vom 
12.7.2019, S. 67). 

6 Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU-
Rückkehrausweises und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP (ABl. L 163 
vom 20.6.2019, S. 1). 

7 Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen 
für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten 
ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (ABl. L 385 vom 29.12.2004, S. 1). 
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(14) Zur Verbesserung der Datenqualität sollte der Router überprüfen, ob die API-

Daten, die ihm von den Fluggesellschaften übermittelt werden, sowohl inhaltlich 

als auch strukturell den unterstützten Datenformaten einschließlich 

standardisierter Datenfelder oder -codes genügen. Stellt der Router fest, dass die 

Daten nicht in den unterstützten Datenformaten vorliegen, einschließlich 

standardisierter Datenfelder oder -codes, sollte er die betreffende Fluggesellschaft 

unverzüglich und automatisch davon in Kenntnis setzen. 

(15) Die Systeme für die automatische Datenerhebung und anderen im Rahmen dieser 

Verordnung eingerichteten Verfahren sollten sich nicht negativ auf die 

Beschäftigten in der Luftfahrtbranche auswirken, die von Weiterbildungs- und 

Umschulungsmöglichkeiten profitieren sollten, die die Effizienz und 

Zuverlässigkeit der Datenerhebung und -übermittlung sowie die 

Arbeitsbedingungen in der Branche verbessern würden. 
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(16) Die Fluggäste sollten in Einklang mit Artikel 5 die Möglichkeit haben, bestimmte 

API-Daten während einer Online-Abfertigung selbst bereitzustellen. Zu diesen 

Verfahren könnte beispielsweise eine sichere App auf dem Smartphone, Computer 

oder der Webcam eines Fluggastes gehören, mit der die maschinenlesbaren Daten 

des Reisedokuments eingelesen werden können. Wenn die Fluggäste nicht online 

eingecheckt haben, sollten ihnen die Fluggesellschaften ▌die Möglichkeit geben, die 

betreffenden maschinenlesbaren API-Daten während der Abfertigung am Flughafen 

mithilfe eines Self-Service-Kiosks oder des Personals der Fluggesellschaft am 

Schalter zur Verfügung zu stellen. Unbeschadet der Freiheit der 

Fluggesellschaften, Flugpreise zu bestimmen und ihre Geschäftspolitik 

festzulegen, sollten die Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung nicht zu 

unverhältnismäßigen Hindernissen für Fluggäste führen, die nicht in der Lage 

sind, Online-Mittel zur Bereitstellung von API-Daten zu nutzen, wie etwa 

zusätzliche Gebühren für die Bereitstellung von API-Daten am Flughafen. 

Darüber hinaus sollte in dieser Verordnung ein Übergangszeitraum vorgesehen 

werden, in dem die Fluggäste in jedem Fall die Möglichkeit erhalten, API-Daten 

im Rahmen der Online-Abfertigung manuell bereitzustellen. In solchen Fällen 

sollten die Fluggesellschaften Datenprüftechniken anwenden. 
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(17) Zur Gewährleistung der Einhaltung der in der Charta verankerten Rechte und zur 

Sicherstellung barrierefreier und inklusiver Reisemöglichkeiten, insbesondere für 

schutzbedürftige Gruppen und Menschen mit Behinderungen, und im Einklang 

mit den in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates8 festgelegten Rechten von behinderten Flugreisenden und 

Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität sollten die Fluggesellschaften mit 

Unterstützung der Mitgliedstaaten sicherstellen, dass jederzeit eine Möglichkeit 

zur Bereitstellung der erforderlichen Daten durch Fluggäste am Flughafen zur 

Verfügung steht. 

(18) Um für mehr Klarheit und Rechtssicherheit zu sorgen und zur Gewährleistung der 

Datenqualität und der verantwortungsvollen Nutzung der automatisierten Verfahren 

beizutragen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, technische 

Anforderungen und verfahrenstechnische Vorschriften zu erlassen, die die 

Fluggesellschaften bezüglich der Verwendung automatisierter Verfahren zur 

Erhebung maschinenlesbarer API-Daten im Rahmen dieser Verordnung einhalten 

sollten. 

                                                 
8  Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit 
eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1). 
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(19) Angesichts der Vorteile des Einsatzes automatisierter Verfahren für die Erhebung 

maschinenlesbarer API-Daten und der Klarheit, die sich aus den im Rahmen dieser 

Verordnung zu erlassenden technischen Anforderungen in diesem Bereich ergibt, 

sollte klargestellt werden, dass Fluggesellschaften, die sich für die Verwendung 

automatisierter Verfahren zur Erhebung der gemäß der Richtlinie 2004/82/EG zu 

übermittelnden Informationen entscheiden, die Möglichkeit, aber nicht die 

Verpflichtung haben, diese Anforderungen nach ihrer Annahme im Zusammenhang 

mit einer solchen Verwendung automatisierter Verfahren anzuwenden, soweit die 

genannte Richtlinie dies zulässt und anwendbar ist. Eine solche freiwillige 

Anwendung dieser Verfahren gemäß der Richtlinie 2004/82/EG sollte nicht so 

verstanden werden, dass sie die den Fluggesellschaften und den Mitgliedstaaten aus 

dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen in irgendeiner Weise berührt. 
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(20) Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und Effizienz der von den zuständigen 

Grenzbehörden durchgeführten Vorabkontrollen sollten die an diese Behörden 

übermittelten API-Daten Daten von jenen Fluggästen enthalten, die die 

Außengrenzen tatsächlich überschreiten werden, d. h. von Fluggästen, die sich 

tatsächlich an Bord des Flugzeugs befinden, unabhängig davon, ob sich ihr Zielort 

innerhalb oder außerhalb der Union befindet. Daher sollten die Fluggesellschaften 

die API-Daten direkt nach Abfertigungsschluss übermitteln. Darüber hinaus helfen 

API-Daten den zuständigen Grenzbehörden, legal reisende Fluggäste von 

Fluggästen zu unterscheiden, die möglicherweise von Interesse sind und daher 

zusätzlich überprüft werden müssten, was die weitere Koordinierung und 

Vorbereitung von bei der Ankunft zu ergreifenden Folgemaßnahmen erforderlich 

machen würde. Dieser Fall könnte z. B. bei einer unerwartet hohen Anzahl an 

Fluggästen von Interesse eintreten, deren physische Kontrollen an den Grenzen die 

Grenzübertrittskontrollen und die Wartezeiten an den Grenzen anderer, legal 

reisender Fluggäste beeinträchtigen könnten. Um den zuständigen Grenzbehörden 

die Vorbereitung angemessener und verhältnismäßiger Maßnahmen an der Grenze zu 

ermöglichen – wie z. B. die vorübergehende Verstärkung oder Mehrbeanspruchung 

des Personals, insbesondere bei Flügen, bei denen die Zeit zwischen dem 

Abfertigungsschluss und der Ankunft an den Außengrenzen nicht zur Vorbereitung 

der am besten geeigneten Maßnahmen durch die zuständigen Grenzbehörden 

ausreicht –, sollten API-Daten auch vor dem Einsteigen zum Zeitpunkt der 

Abfertigung jedes Fluggastes übermittelt werden. 
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(21) Um Klarheit in Bezug auf die technischen Anforderungen zu schaffen, die für die 

Fluggesellschaften gelten und für die sichere, wirksame und rasche Übermittlung der 

von ihnen gemäß dieser Verordnung erhobenen API-Daten erforderlich sind, sollte 

die Kommission ermächtigt werden, Bestimmungen für die für diese Übermittlung 

zu verwendenden gemeinsamen Protokolle und unterstützten Datenformate 

festzulegen, einschließlich der Anforderungen an die Datensicherheit. 

(22) Um jegliches Missbrauchsrisiko zu vermeiden und im Einklang mit dem Grundsatz 

der Zweckbindung sollten die zuständigen Grenzbehörden ausdrücklich daran 

gehindert werden, die im Rahmen dieser Verordnung empfangenen API-Daten zu 

anderen als den in dieser Verordnung ausdrücklich genannten Zwecken und im 

Einklang mit den in der Verordnung (EU) 2916/399 genannten Vorschriften für 

die Mitgliedstaaten, für die diese Verordnung gilt, und mit dem nationalen Recht, 

wenn die Verordnung nicht gilt, zu verarbeiten. 
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(23) Damit die zuständigen Grenzbehörden für die wirksame Durchführung von 

Vorabkontrollen bei allen Fluggästen, auch bei Fluggästen mit Langstrecken- und 

Anschlussflügen, sowie für die Überprüfung der Genauigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der von den Fluggesellschaften erhobenen und übermittelten API-Daten 

ausreichend Zeit haben und die Fluggesellschaften erforderlichenfalls um zusätzliche 

Klarstellungen, Korrekturen oder Ergänzungen ersuchen können, damit die API-

Daten verfügbar bleiben, bis alle Fluggäste tatsächlich an der 

Grenzübergangsstelle erschienen sind, sollten die zuständigen Grenzbehörden die 

im Rahmen dieser Verordnung empfangenen API-Daten für einen fixen, auf das für 

diese Zwecke unbedingt erforderliche Maß beschränkten Zeitraum speichern. In 

Ausnahmefällen, in denen einzelne Fluggäste nach der Landung nicht innerhalb 

eines solchen festgelegten Zeitraums an einer Grenzübergangsstelle erscheinen, 

sollten die Mitgliedstaaten ihren zuständigen Grenzbehörden die Möglichkeit 

geben können, die API-Daten dieser einzelnen Fluggäste so lange zu speichern, 

bis sie an einer Grenzübergangsstelle erscheinen, oder längstens für einen 

zusätzlichen, festgelegten Zeitraum. Wenn die Mitgliedstaaten von dieser 

Möglichkeit Gebrauch machen wollen, sollten die Mitgliedstaaten dafür 

verantwortlich sein, geeignete Mittel zur Identifizierung dieser einzelnen 

Fluggäste einzurichten, um sicherzustellen, dass die längere Speicherung ihrer 

spezifischen API-Daten auf das absolut Notwendige beschränkt bleibt. 
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(24)  Um Ersuchen nach zusätzlichen Klarstellungen, Korrekturen oder Ergänzungen 

durch die zuständigen Grenzbehörden nachkommen zu können, sollten die 

Fluggesellschaften die im Rahmen dieser Verordnung übermittelten API-Daten für 

den gleichen fixen und unbedingt erforderlichen Zeitraum speichern. Darüber 

hinaus und um die Reiseerfahrung legal reisender Fluggäste zu verbessern, sollten 

die Fluggesellschaften die API-Daten im Einklang mit dem geltenden Recht und 

insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates9 speichern und verwenden können, wenn dies für den normalen 

Geschäftsverlauf, insbesondere für Reiseerleichterungen, erforderlich ist. 

                                                 
9 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 
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(25) Um zu vermeiden, dass Fluggesellschaften für die Übermittlung der im Rahmen 

dieser Verordnung erhobenen API-Daten viele einzelne Verbindungen zu den 

zuständigen Grenzbehörden der Mitgliedstaaten einrichten und aufrechterhalten 

müssen und dass es zu den damit verbundenen Ineffizienzen und Sicherheitsrisiken 

kommt, sollte im Einklang mit dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 

2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates10+ als Anschluss- und 

Verteilungspunkt für diese Übermittlung nur ein einziger Router auf Unionsebene 

eingerichtet und betrieben werden. Im Interesse der Effizienz und Kosteneffizienz 

sollte sich der Router, soweit technisch möglich und unter uneingeschränkter 

Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 2024/...++, 

auf technische Komponenten anderer einschlägiger Systeme stützen, die nach dem 

Unionsrecht geschaffen wurden, insbesondere den Web-Dienst gemäß der 

Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates11, den 

Zugang für Beförderungsunternehmen gemäß der Verordnung (EU) 2018/1240 

des Europäischen Parlaments und des Rates12 und den Zugang für 

Beförderungsunternehmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des 

                                                 
10  Verordnung 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die 

Erhebung und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L ..., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS …/… (2022/0425(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel, die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung 
einfügen.  

++  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS …/… (2022/0425(COD)) einfügen. 

11 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- 
und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen 
an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für 
den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur 
Änderung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) 
Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20). 

12  Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. September 2018 über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und 
-genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 
2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1). 
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Europäischen Parlaments und des Rates13. Zur Verringerung der Auswirkungen 

auf die Fluggesellschaften und zur Sicherstellung eines einheitlichen Ansatzes für 

sie sollte die eu-LISA den Router – soweit technisch und betrieblich möglich – in 

einer Weise konzipieren, die im Einklang mit den Verpflichtungen steht, die den 

Fluggesellschaften aus der Verordnung (EU) 2017/2226, der Verordnung (EU) 

2018/1240 und der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 erwachsen. 

                                                 
13 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-
Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60). 
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(26) Um die Effizienz der Übermittlung von Flugverkehrsdaten zu verbessern und die 

Überwachung der an die zuständigen Grenzbehörden übermittelten API-Daten zu 

unterstützen, sollte der Router von anderen Organisationen wie der Europäischen 

Organisation für Flugsicherung (Eurocontrol) erhobene Echtzeit-

Flugverkehrsinformationen empfangen. 

(27) Gemäß der vorliegenden Verordnung sollte der Router die API-Daten automatisch 

an die jeweils zuständigen Grenzbehörden übermitteln, die auf der Grundlage der 

Grenzübergangsstelle der Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

bestimmt werden sollten, die in den betreffenden API-Daten enthalten ist. Um diesen 

Verteilungsprozess zu erleichtern, sollte jeder Mitgliedstaat angeben, welche 

Grenzbehörden für den Empfang der vom Router übermittelten API-Daten zuständig 

sind. Mitgliedstaaten können ein zentrales Dateneingangsportal einrichten, über 

das die von dem Router übermittelten API-Daten eingehen und von dem diese 

Daten umgehend und automatisch an die zuständigen Grenzbehörden des 

betreffenden Mitgliedstaats weitergeleitet werden. Um das ordnungsgemäße 

Funktionieren dieser Verordnung zu gewährleisten und im Interesse der Transparenz 

sollten die Informationen über die zuständigen Grenzbehördenveröffentlicht 

werden. 
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(28) Der Router sollte nur dazu dienen, die Übermittlung von API-Daten von den 

Fluggesellschaften an die zuständigen Grenzbehörden gemäß dieser Verordnung ▌zu 

erleichtern, und keine API-Daten abspeichern. Um das Risiko eines unbefugten 

Zugriffs oder sonstigen Missbrauchs möglichst gering zu halten und gemäß dem 

Grundsatz der Datenminimierung, sollte daher keine Speicherung stattfinden, es sei 

denn, sie wird auf das für technische Zwecke im Zusammenhang mit der 

Übermittlung unbedingt erforderliche Maß beschränkt ▌, und die API-Daten sollten 

unverzüglich, dauerhaft und automatisch aus dem Router gelöscht werden, sobald die 

Übermittlung abgeschlossen ist ▌. 

(29) Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Übermittlung von API-Daten vom 

Router aus zu gewährleisten, sollte die Kommission ermächtigt werden, detaillierte 

technische und verfahrenstechnische Vorschriften für diese Übermittlung 

festzulegen. Diese Vorschriften sollten gewährleisten, dass die Übermittlung sicher, 

wirksam und rasch erfolgt und sich auf die Reisen der Fluggäste und die 

Fluggesellschaften nicht mehr als nötig auswirkt. 
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(30) Damit die Fluggesellschaften so bald wie möglich von den Vorteilen der Nutzung 

des von der eu-LISA gemäß dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 

2024/...14+ entwickelten Routers profitieren und Erfahrungen mit dessen Nutzung 

sammeln können, sollten die Fluggesellschaften die Möglichkeit, aber nicht die 

Verpflichtung haben, den Router zur Übermittlung der Informationen zu nutzen, die 

sie im Rahmen der Richtlinie 2004/82/EG während eines Übergangszeitraums 

übermitteln müssen. Dieser Übergangszeitraum sollte beginnen, sobald der Router 

seinen Betrieb aufnimmt, und enden, wenn die Verpflichtungen aus der genannten 

Richtlinie nicht mehr gelten. Damit eine solche freiwillige Nutzung des Routers in 

verantwortungsvoller Weise erfolgt, sollte die vorherige schriftliche Zustimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats, der die Informationen erhalten soll, auf Antrag der 

Fluggesellschaft und gegebenenfalls, nachdem dieser Mitgliedstaat Überprüfungen 

durchgeführt und Zusicherungen erhalten hat, erforderlich sein. 

                                                 
14  Verordnung 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die 

Erhebung und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L …, … 2024, 
ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS …/… (2022/0425(COD)) einfügen.  
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Um zu vermeiden, dass Fluggesellschaften die Nutzung des Routers wiederholt 

beginnen und beenden, sollten sie, sobald sie mit der Nutzung auf freiwilliger Basis 

begonnen haben, verpflichtet werden, diese fortzusetzen, es sei denn, es gibt 

objektive Gründe, den Router nicht mehr für die Übermittlung der Informationen an 

den betreffenden zuständigen Mitgliedstaat zu verwenden, z. B. wenn sich 

herausstellt, dass die Informationen nicht rechtmäßig, sicher, wirksam und rasch 

übermittelt werden. Im Interesse der ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Möglichkeit der freiwilligen Nutzung des Routers und unter gebührender 

Berücksichtigung der Rechte und Interessen aller betroffenen Parteien sollte das 

dafür erforderliche Regelwerk für Beratung und für die Bereitstellung von 

Informationen geschaffen werden. Eine solche freiwillige Nutzung des Routers 

gemäß der Richtlinie 2004/82/EG, wie sie diese Verordnung vorsieht, sollte nicht so 

verstanden werden, dass sie die den Fluggesellschaften und den Mitgliedstaaten aus 

dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen in irgendeiner Weise berührt. 
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(31) Der Router, der gemäß dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 2024/...15+ 

einzurichten und zu betreiben ist, sollte so konzipiert sein, dass für die Übermittlung 

der API-Daten im Rahmen dieser Verordnung weniger und einfachere technische 

Anbindungen nötig sind; diese sollten sich auf eine einzige Anbindung je 

Fluggesellschaft und je zuständiger Grenzbehörde beschränken. Deshalb verpflichtet 

diese Verordnung die zuständigen Grenzbehörden und die Fluggesellschaften, eine 

solche Anbindung an den Router einzurichten und die dafür erforderlichen 

Anpassungen vorzunehmen, damit das mit dieser Verordnung eingerichtete System 

zur Übermittlung von API-Daten ordnungsgemäß funktionieren kann. Die 

Konzeption und Entwicklung des Routers durch die eu-LISA sollte die wirksame 

und effiziente Anbindung und Anpassung der Systeme und Infrastrukturen der 

Fluggesellschaften ermöglichen, indem alle einschlägigen Standards und 

technischen Anforderungen festgelegt werden. Um das ordnungsgemäße 

Funktionieren des durch diese Verordnung geschaffenen Systems zu gewährleisten, 

sollten detaillierte Vorschriften festgelegt werden. Im Zuge der Konzeption und 

Entwicklung des Routers sollte die eu-LISA dafür sorgen, dass die von den 

Fluggesellschaften an die zuständigen Grenzbehörden zu übermittelnden API-

Daten in verschlüsselter Form übertragen werden. 

                                                 
15  Verordnung 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die 

Erhebung und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L ..., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS …/… (2022/0425(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel, die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung 
einfügen.  
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(32) Angesichts der in Rede stehenden Interessen der Union sollten alle Kosten, die der 

eu-LISA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung ▌in Bezug 

auf den Router entstehen, vom Unionshaushalt getragen werden, einschließlich für 

die Konzeption und Entwicklung des Routers, das Hosting und die technische 

Verwaltung des Routers sowie für die Governance-Struktur von der eu-LISA zur 

Unterstützung der Konzeption, Entwicklung, des Hostings und der technischen 

Verwaltung des Routers. Dies kann nach Maßgabe des anwendbaren Rechts ▌auch 

für Kosten ▌gelten, die den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit ihrer Anbindung 

und Anpassung an den Router sowie der Wartung des Routers gemäß dieser 

Verordnung entstehen. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten dafür aus dem 

Unionshaushalt eine angemessene finanzielle Unterstützung erhalten. Zu diesem 

Zweck sollte der Finanzbedarf der Mitgliedstaaten aus dem Gesamthaushaltsplan 

der Union im Einklang mit den in den jeweiligen Rechtsakten der Union 

festgelegten Bestimmungen über die Förderfähigkeit und Kofinanzierungssätzen 

gedeckt werden. Der der eu-LISA jährlich zugewiesene EU-Beitrag sollte den 

Bedarf im Zusammenhang mit dem Hosting und der technischen Verwaltung des 

Routers auf der Grundlage einer von der eu-LISA durchgeführten Bewertung 

decken. Die Haushaltsmittel der Union sollten auch die Unterstützung von 

Fluggesellschaften und den zuständigen Grenzbehörden durch die eu-LISA, etwa 

durch Schulungen, abdecken, um die effektive Übertragung und Übermittlung von 

API-Daten über den Router zu ermöglichen. Die Kosten, die den unabhängigen 

nationalen Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit den ihnen gemäß dieser 

Verordnung übertragenen Aufgaben entstehen, werden zudem von den 

betreffenden Mitgliedstaaten getragen. 
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(33) Es ist nicht auszuschließen, dass die zentrale Infrastruktur, eine der technischen 

Komponenten des Routers oder die Kommunikationsinfrastruktur, mit denen die 

zuständigen Grenzbehörden und die Fluggesellschaften an den Router angebunden 

werden, aufgrund außergewöhnlicher Umstände und trotz aller angemessenen 

Maßnahmen gemäß dieser Verordnung nicht ordnungsgemäß funktionieren und es 

dadurch entweder für die Fluggesellschaft oder für die zuständige Grenzbehörde 

technisch unmöglich wird, API-Daten zu übermitteln bzw. zu empfangen. Wenn der 

Router nicht zur Verfügung steht und es den Fluggesellschaften somit nach 

vernünftigem Ermessen unmöglich ist, die vom Ausfall betroffenen API-Daten 

rechtmäßig, sicher, wirksam und rasch auf andere Weise zu übermitteln, sollte die 

Verpflichtung der Fluggesellschaften zur Übermittlung dieser API-Daten an den 

Router ausgesetzt werden, solange das technisch nicht möglich ist. Um jedoch die 

Verfügbarkeit von API-Daten zu gewährleisten, die für die Verhütung, 

Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und 

schwerer Kriminalität erforderlich sind, sollten die Fluggesellschaften weiterhin 

API-Daten erheben und speichern, damit diese übermittelt werden können, sobald 

der technische Fehler behoben ist. Um die Dauer und die negativen Folgen eines 

jeglichen technischen Fehlers möglichst gering zu halten, sollten die betroffenen 

Parteien in einem solchen Fall einander sofort unterrichten und die erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, um den technischen Fehler zu beheben.  
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Von dieser Regelung sollten die in dieser Verordnung verankerten Verpflichtungen 

aller betroffenen Parteien, für den ordnungsgemäßen Betrieb des Routers und seiner 

jeweiligen Systeme und Infrastruktur zu sorgen, unberührt bleiben, ebenso die 

Tatsache, dass gegen die Fluggesellschaften Sanktionen verhängt werden können, 

wenn sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, und zwar auch dann, wenn sie 

sich in ungerechtfertigter Weise auf diese Regelung berufen. Zur Vorbeugung von 

Missbrauch und zur Erleichterung der Aufsicht und erforderlichenfalls der 

Verhängung von Sanktionen sollten die Fluggesellschaften der zuständigen 

Aufsichtsbehörde melden, wenn sie sich aufgrund eines Ausfalls ihres eigenen 

Systems oder ihrer eigenen Infrastruktur auf diese Regelung berufen. 
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(34) Unterhalten Fluggesellschaften für die Übermittlung von API-Daten direkte 

Verbindungen zu den zuständigen Grenzbehörden, so können diese Verbindungen 

geeignete Mittel bieten, die das erforderliche Maß an Datensicherheit 

gewährleisten, damit API-Daten direkt an die zuständigen Grenzbehörden 

übermittelt werden können, falls die Nutzung des Routers technisch nicht möglich 

ist. Die zuständigen Grenzbehörden sollten Fluggesellschaften in Ausnahmefällen, 

in denen es technisch nicht möglich ist, den Router zu nutzen, auffordern können, 

diese geeigneten Mittel einzusetzen. Dies sollte nicht bedeuten, dass die 

Fluggesellschaften verpflichtet sind, solche direkten Verbindungen oder andere 

geeignete Mittel aufrechtzuerhalten oder aufzubauen, die das erforderliche Maß 

an Datensicherheit gewährleisten, damit API-Daten direkt an die zuständigen 

Grenzbehörden übermittelt werden können. Die ausnahmsweise Übermittlung von 

API-Daten durch andere geeignete Mittel, wie z. B. eine verschlüsselte E-Mail 

oder ein sicheres Webportal, unter Ausschluss der Verwendung nicht 

standardisierter elektronischer Formate, sollte das erforderliche Maß an 

Datensicherheit, Datenqualität und Datenschutz gewährleisten. API-Daten, die die 

zuständigen Grenzbehörden auf andere geeignete Weise empfangen, sollten im 

Einklang mit den Vorschriften und Datenschutzvorkehrungen der Verordnung 

(EU) 2016/399 und dem geltenden nationalen Recht weiterverarbeitet werden. 
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Nachdem die eu-LISA mitgeteilt hat, dass der technische Fehler erfolgreich 

behoben wurde, und wenn bestätigt wird, dass die Übermittlung der betreffenden 

API-Daten über den Router an die zuständige Grenzbehörde abgeschlossen ist, 

sollte die zuständige Grenzbehörde die API-Daten, die sie zuvor durch andere 

geeignete Mittel empfangen hat, unverzüglich löschen. Diese Löschung sollte 

spezifische Fälle unberührt lassen, in denen API-Daten, die die zuständigen 

Grenzbehörden durch andere geeignete Mittel empfangen haben, zwischenzeitlich 

im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 weiterverarbeitet wurden, um die 

Wirksamkeit und Effizienz der Grenzkontrollen an den Außengrenzen zu 

verbessern und zu erleichtern und die illegale Einwanderung zu bekämpfen. 
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(35) Im Interesse der Achtung des Grundrechts auf den Schutz personenbezogener Daten 

sollten in der vorliegenden Verordnung der Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter bestimmt und Vorschriften für Überprüfungen festgelegt werden. 

Damit eine effektive Kontrolle stattfinden kann, die personenbezogenen Daten 

ausreichend geschützt und die Sicherheitsrisiken möglichst klein gehalten werden, 

sollten auch Vorschriften für die Protokollierung, die Sicherheit der 

Datenverarbeitung und die Selbstkontrolle erlassen werden. Soweit sich diese 

Vorschriften auf die Verarbeitung personenbezogener Daten beziehen, sollten sie im 

Einklang mit den allgemein geltenden Rechtsakten der Union über den Schutz 

personenbezogener Daten stehen, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 und 

der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates16 ▌. 

(36) Unter Berücksichtigung des Rechts der Fluggäste, über die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten informiert zu werden, sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass den Fluggästen zum Zeitpunkt der Buchung und zum Zeitpunkt 

der Abfertigung genaue, leicht zugängliche und leicht verständliche 

Informationen über die Erhebung von API-Daten, die Übermittlung dieser Daten 

an die zuständigen Grenzschutzbehörden und ihre Rechte als betroffene Personen 

zur Verfügung gestellt werden. 

                                                 
16 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(37) Unbeschadet spezifischerer Vorschriften der vorliegenden Verordnung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten sollte die Verordnung (EU) 2016/679 für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten und die 

Fluggesellschaften im Rahmen dieser Verordnung gelten. Für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die eu-LISA sollte bei der Ausführung ihrer 

Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung die Verordnung (EU) 2018/1725 

gelten.  

(38) Um die Einhaltung des Grundrechts auf Schutz personenbezogener Daten 

sicherzustellen, sollten in dieser Verordnung auch Vorschriften für Prüfungen 

festgelegt werden. Die Prüfungen, für die die Mitgliedstaaten zuständig sind, 

sollten von den in Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 

unabhängigen Aufsichtsbehörden oder von einer von der Aufsichtsbehörde mit 

dieser Aufgabe betrauten Prüfstelle durchgeführt werden. 
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(39) Die Verarbeitungsvorgänge im Rahmen dieser Verordnung, d. h. die Übermittlung 

von API-Daten von Fluggesellschaften über den Router an die zuständigen 

Grenzbehörden der Mitgliedstaaten, dienen insbesondere der Unterstützung dieser 

Behörden bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des 

Grenzmanagements und bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Daher 

sollten die Mitgliedstaaten Behörden benennen, die für die Verarbeitung der Daten 

im Router, die Übermittlung der Daten vom Router an die zuständigen 

Grenzbehörden und die anschließende Verarbeitung dieser Daten verantwortlich 

sind, um die Grenzkontrollen an den Außengrenzen zu verbessern und zu 

erleichtern. Die Mitgliedstaaten sollten diese Behörden der Kommission und der 

durch die Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des 

Rates17 errichteten Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement 

von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-

LISA), melden. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Router sollten 

die Mitgliedstaaten gemeinsam Verantwortliche gemäß Artikel 26 der Verordnung 

(EU) 2016/679 sein. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des 
Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99). 
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Separat sollten die Fluggesellschaften ihrerseits Verantwortliche für die Verarbeitung 

von personenbezogenen API-Daten sein, zu der sie nach dieser Verordnung 

verpflichtet sind. Auf dieser Grundlage sollten voneinander unabhängig sowohl die 

Fluggesellschaften als auch die zuständigen Grenzbehörden Verantwortliche für die 

eigene Verarbeitung von API-Daten nach dieser Verordnung sein. 

Da eu-LISA für die Konzeption, die Entwicklung, das Hosting und die technische 

Verwaltung des Routers verantwortlich ist, sollte sie Auftragsverarbeiter für die 

Verarbeitung von API-Daten, die personenbezogene Daten darstellen, über den 

Router sein, einschließlich der Übermittlung der Daten vom Router an die 

zuständigen Grenzbehörden und der Speicherung dieser Daten auf dem Router, 

soweit eine solche Speicherung für technische Zwecke erforderlich ist. Die 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten als gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche, z. B. in Bezug auf die Ermittlung und Bewältigung von 

Sicherheitsvorfällen, einschließlich Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten, sollten in einem Durchführungsrechtsakt festgelegt werden. Das Verhältnis 

zwischen den gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen und der eu-LISA 

als Datenauftragsverarbeiter, einschließlich der Unterstützung der für die 

Verarbeitung Verantwortlichen durch die eu-LISA mit geeigneten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen, soweit dies möglich ist, um den 

Verpflichtungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen zur Beantwortung von 

Anträgen auf Ausübung der Rechte der betroffenen Person nachzukommen, sollte 

ebenfalls in einem Durchführungsrechtsakt geregelt werden. 
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(40) Um sicherzustellen, dass die Fluggesellschaften die Vorschriften dieser Verordnung 

auch befolgen, sollte die Benennung und Ermächtigung von nationalen Behörden 

geregelt werden, die als nationale API-Aufsichtsbehörden mit der Aufsicht über 

diese Vorschriften betraut werden. Die Mitgliedstaaten können ihre zuständigen 

Grenzbehörden als nationale API-Aufsichtsbehörden benennen. Die Vorschriften 

dieser Verordnung, in denen eine solche Aufsicht, einschließlich gegebenenfalls der 

Verhängung von Sanktionen, geregelt ist, sollten die Aufgaben und Befugnisse der 

nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/679 eingerichteten Aufsichtsbehörden 

unberührt lassen, auch in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gemäß der vorliegenden Verordnung. 
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(41) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen, darunter auch finanzielle und nichtfinanzielle Sanktionen, gegen 

Fluggesellschaften vorsehen, die ihren Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung 

nicht nachkommen, auch in Bezug auf die automatisierte Erhebung von API-

Daten und die Übermittlung der Daten unter Berücksichtigung der 

vorgeschriebenen Fristen, Formate und Protokolle. Insbesondere sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass gegen Luftunternehmen, die als juristische 

Person wiederholt gegen die Verpflichtung verstoßen, API-Daten gemäß dieser 

Verordnung an den Router zu übermitteln, verhältnismäßige finanzielle 

Sanktionen in Höhe von bis zu 2 % des Gesamtumsatzes des 

Luftfahrtunternehmens im vorangegangenen Geschäftsjahr verhängt werden 

können. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten gegen Luftfahrtunternehmen 

Sanktionen, darunter auch finanzielle Sanktionen, wegen anderer Formen der 

Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung verhängen. 

(42) Bei der Festlegung der Sanktionen, die gemäß dieser Verordnung gegen 

Fluggesellschaften zu verhängen sind, können die Mitgliedstaaten die technische 

und betriebliche Durchführbarkeit der Sicherstellung einer uneingeschränkten 

Datengenauigkeit berücksichtigen. Darüber hinaus kann bei der Verhängung und 

Festlegung der Höhe der Sanktionen den von der Fluggesellschaft zur Minderung 

des Problems ergriffenen Maßnahmen sowie dem Umfang ihrer Zusammenarbeit 

mit den nationalen Behörden Rechnung getragen werden. 
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(43) Für die Zwecke dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 2024/...18+ sollte es 

eine einheitliche Governance-Struktur geben. Um die Kommunikation zwischen 

den Vertretern der Fluggesellschaften und den nach dieser Verordnung und der 

Verordnung (EU) 2024/...+ für die Übermittlung von API-Daten vom Router 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu ermöglichen und zu fördern, sollten 

spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme des Routers zwei spezielle Gremien 

eingerichtet werden. Technische Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung und 

Funktionsweise des Routers sollten in der API-PNR-Kontaktgruppe erörtert 

werden, an der auch Vertreter von eu-LISA teilnehmen sollten. Fragen der 

Vorgehensweise wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Sanktionen sollten in 

der API-Expertengruppe erörtert werden. 

(44) Da diese Verordnung die Festlegung neuer Vorschriften für die Erhebung und 

Übermittlung von API-Daten ▌zur Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der 

Grenzkontrollen an den Außengrenzen vorsieht, sollte die Richtlinie 2004/82/EG 

aufgehoben werden. 

                                                 
18  Verordnung 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erhebung 

und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L ..., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-
CONS …/… (2022/0425(COD)) in den Text einfügen.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/82/EG;Year:2004;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/82;Nr:2004;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/81;Nr:2019;Year:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2022;Nr:0425;Code:COD&comp=0425%7C2022%7C


 

 411 

(45) Da der Router von der mit der Verordnung (EU) 2018/1726 eingerichteten Agentur 

eu-LISA konzipiert, entwickelt, gehostet und technisch betreut werden sollte, muss 

die genannte Verordnung geändert und diese Aufgabe zu den Aufgaben von eu-LISA 

hinzugefügt werden. Zur Speicherung der Berichte und Statistiken des Routers im 

zentralen Speicher für Berichte und Statistiken muss die Verordnung (EU) 2019/817 

des Europäischen Parlaments und des Rates19 geändert werden. Um die 

Durchsetzung dieser Verordnung durch die nationalen API-Aufsichtsbehörden zu 

unterstützen, sollte dies Statistiken darüber umfassen, ob die API-Daten genau 

und vollständig sind, z. B. indem angegeben wird, ob die Daten mit automatisierten 

Verfahren erhoben wurden. Es ist zudem wichtig, dass im Rahmen der 

Durchführung dieser Verordnung zuverlässige und nützliche Statistiken erstellt 

werden, um zur Erreichung der Ziele dieser Verordnung beizutragen und die darin 

vorgesehenen Evaluierungen mit Informationen zu unterfüttern. Solche 

Statistiken sollten keine personenbezogenen Daten enthalten. Daher sollte der 

zentrale Speicher für Berichte und Statistiken im Hinblick auf die Durchführung 

und wirksame Überwachung dieser Verordnung ausschließlich Statistiken 

bereitstellen, die auf API-Daten beruhen. Anhand der Daten, die der Router zu 

diesem Zweck automatisch an den zentralen Speicher für Berichte und Statistiken 

übermittelt, sollte keine Identifizierung der betreffenden Fluggäste möglich sein. 

                                                 
19 Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, 
(EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des 
Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 27). 
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(46) Damit die Kommission Vorgaben in Bezug auf die technischen Anforderungen und 

Betriebsvorschriften für die automatisierte Erhebung maschinenlesbarer API-Daten, 

für die manuelle Erhebung von API-Daten in Ausnahmefällen, für die Erhebung 

von API-Daten in der Übergangszeit, auch in Bezug auf die Anforderungen an die 

Datensicherheit, für die gemeinsamen Protokolle und Formate, die für die 

Übermittlung von API-Daten durch die Fluggesellschaften zu verwenden sind, zu 

den Vorschriften für die Berichtigung, Ergänzung und Aktualisierung von API-

Daten machen kann, sollte ihr in Bezug auf die die Artikel [5, 6 und 8] die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen mit 

einschlägigen Interessenträgern, einschließlich Fluggesellschaften, auch auf der 

Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 201620 über bessere Rechtsetzung niedergelegten 

Grundsätzen vereinbar sind. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung 

an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische 

Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen 

der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. Diese technischen Anforderungen und 

Vorschriften können sich im Laufe der Zeit unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik ändern. 

                                                 
20 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(47) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, insbesondere in Bezug auf die Inbetriebnahme des Routers, die 

technischen und verfahrenstechnischen Vorschriften für die Datenüberprüfungen 

und -meldungen, die technischen und verfahrenstechnischen Vorschriften für die 

Übermittlung von API-Daten vom Router an die zuständigen Grenzbehörden, die 

Anbindung der zuständigen Grenzbehörden und Fluggesellschaften an den Router 

und ihre Integration in den Router, die Zuständigkeiten der gemeinsam 

Verantwortlichen und die Beziehung zwischen den gemeinsam Verantwortlichen 

und eu-LISA als Auftragsverarbeiter, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates21 

ausgeübt werden. 

                                                 
21 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(48) Allen interessierten Parteien, insbesondere den Fluggesellschaften und den 

zuständigen Grenzbehörden, sollte ausreichend Zeit eingeräumt werden, damit sie 

die notwendigen Vorbereitungen treffen können, um ihren jeweiligen 

Verpflichtungen aus dieser Verordnung nachkommen zu können, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass manche Vorbereitungen, etwa in Bezug auf die 

Verpflichtung zur Anbindung und Anpassung an den Router, erst dann 

abgeschlossen werden können, wenn die Planungs- und Entwicklungsphase des 

Routers beendet ist und er in Betrieb genommen wird. Deshalb sollte die vorliegende 

Verordnung erst nach einer angemessenen Frist nach der von der Kommission gemäß 

dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 2024/...22+ festgelegten 

Inbetriebnahme des Routers zur Anwendung kommen. 

                                                 
22  Verordnung 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erhebung 

und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L ..., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-
CONS …/… (2022/0425(COD)) in den Text einfügen.  
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(49) Die Konzeptions- und Entwicklungsphase des in dieser Verordnung und der 

Verordnung (EU) 2024/...23+ vorgesehenen Routers sollte jedoch schnellstmöglich 

begonnen und abgeschlossen werden, damit der Router den Betrieb so bald wie 

möglich aufnehmen kann; dies erfordert auch die Annahme der in dieser Verordnung 

vorgesehenen einschlägigen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte. 

Für einen reibungslosen und effektiven Ablauf dieser Phasen sollte ein spezieller 

Programmverwaltungsrat eingerichtet werden, der dafür zuständig ist, eu-LISA 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in diesen Phasen zu überwachen. Er sollte zwei 

Jahre nach Aufnahme des Betriebs des Routers aufgelöst werden. Darüber hinaus 

sollte ein spezielles Beratungsgremium, die API-PNR-Beratergruppe, gemäß der 

Verordnung (EU) 2018/1726 eingerichtet werden, um eu-LISA und dem 

Programmverwaltungsrat Fachwissen über die Konzeptions- und 

Entwicklungsphase des Routers sowie eu-LISA in Bezug auf das Hosting und die 

Verwaltung des Routers zur Verfügung zu stellen. Der Programmverwaltungsrat 

und die API-PNR-Beratergruppe sollten in Anlehnung an die bestehenden 

Programmverwaltungsräte und Beratungsgruppen eingerichtet und betrieben 

werden. 

                                                 
23  Verordnung 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erhebung 

und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L ..., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-
CONS …/… (2022/0425(COD)) in den Text einfügen.  
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(50) Diese Verordnung sollte einer regelmäßigen Bewertung unterzogen werden, um 

sicherzustellen, dass ihre effektive Anwendung überwacht wird. Insbesondere 

sollte die Erhebung von API-Daten nicht zulasten der Reiseerfahrung legal 

reisender Fluggäste gehen. Daher sollte die Kommission eine Bewertung der 

Auswirkungen dieser Verordnung auf die Reiseerfahrung legal reisender 

Fluggäste in ihre regelmäßigen Evaluierungsberichte über die Anwendung dieser 

Verordnung aufnehmen. Die Bewertung sollte auch eine Bewertung der Qualität 

der vom Router übermittelten Daten sowie der Leistung des Routers in Bezug auf 

die zuständigen Grenzbehörden umfassen.  

(51) Die in dieser Verordnung vorgesehene Klarstellung in Bezug auf die Anwendung 

von Bestimmungen für die Verwendung automatisierter Verfahren gemäß der 

Richtlinie 2004/82/EG sollte ebenfalls unverzüglich erfolgen. Daher sollten die 

diesbezüglichen Artikel ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 

anwendbar sein. Damit der Router so bald wie möglich freiwillig genutzt werden 

kann, sollten außerdem der Artikel über eine solche Nutzung sowie bestimmte 

andere, für die Gewährleistung der verantwortungsvollen Nutzung erforderliche 

Artikel ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt gelten, d. h. ab der Inbetriebnahme des 

Routers.  
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(52) Da diese Verordnung zusätzliche Anpassungs- und Verwaltungskosten für die 

Fluggesellschaften mit sich bringt, sollte der administrative Aufwand für den 

Luftverkehr insgesamt genau überprüft werden. Vor diesem Hintergrund sollte in 

dem Bericht zur Bewertung des Funktionierens dieser Verordnung geprüft 

werden, inwieweit die Ziele der Verordnung erreicht wurden und inwieweit sie sich 

auf die Wettbewerbsfähigkeit der Branche ausgewirkt hat.  

(53) Diese Verordnung sollte die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

nationale Rechtsvorschriften über die nationale Sicherheit unberührt lassen, 

sofern diese Rechtsvorschriften mit dem Unionsrecht vereinbar sind. 

(54) Diese Verordnung sollte die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten unberührt lassen, 

gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften Fluggastdaten von anderen als den in 

dieser Verordnung genannten Beförderungsunternehmen zu erheben, sofern diese 

nationalen Rechtsvorschriften mit dem Unionsrecht vereinbar sind. 
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(55) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Verbesserung der Wirksamkeit und 

Effizienz der Grenzkontrollen an den Außengrenzen und die Bekämpfung der 

illegalen Einwanderung, Angelegenheiten betreffen, die naturgemäß 

grenzüberschreitenden Charakter haben, lassen sie sich von den Mitgliedstaaten 

allein nicht in ausreichendem Maß erreichen, sondern können besser auf 

Unionsebene verwirklicht werden. Die Union kann daher im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(56) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung, die daher weder für Dänemark bindend noch Dänemark 

gegenüber anwendbar ist. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, 

beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs 

Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung angenommen hat, ob es sie in 

nationales Recht umsetzt. 
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(57) Irland beteiligt sich an dieser Verordnung im Einklang mit Artikel 5 Absatz 1 des 

dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 19 über den in den Rahmen der 

Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand sowie im Einklang mit 

Artikel 6 Absatz 2 des Beschlusses 2002/192/EG des Rates24. 

(58) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands25 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG des Rates26 genannten Bereich 

gehören. 

                                                 
24 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. 
L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 

25 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
26 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 
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(59) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 

Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands27 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 

des Beschlusses 2008/146/EG des Rates28 genannten Bereich gehören. 

(60) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 

Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands29 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG des Rates in Verbindung mit 

Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates30 genannten Bereich gehören. 

                                                 
27 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
28 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 
vom 27.2.2008, S. 1). 

29 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
30 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
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(61) Für Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien stellt diese Verordnung einen auf 

dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder anderweitig damit 

zusammenhängenden Rechtsakt jeweils im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der 

Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2005 und des 

Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2011 dar. 

(62) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und hat am 8. Februar 2023 eine 

Stellungnahme abgegeben31 — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
31 [ABl. C 84 vom 7.2.2023, S. 2] 
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KAPITEL 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Zur Erhöhung und Erleichterung der Wirksamkeit und Effizienz von 

Grenzübertrittskontrollen an den Außengrenzen und zur Bekämpfung der illegalen 

Einwanderung werden in dieser Verordnung Vorschriften festgelegt über 

a) die Erhebung von vorab übermittelten Fluggastdaten (advanced passenger 

information, im Folgenden „API-Daten“) ▌durch die Fluggesellschaften, 

b) die Übermittlung der API-Daten an den Router durch die Fluggesellschaften; 

c) die Übermittlung der API-Daten vom Router an die zuständigen Grenzbehörden. 

Diese Verordnung gilt unbeschadet der Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung ist auf Fluggesellschaften anwendbar, die Flüge in die Union durchführen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) ‚Fluggesellschaft‘ eine Fluggesellschaft im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der 

Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates32; 

b) „Grenzübertrittskontrollen“ die Grenzübertrittskontrollen im Sinne von Artikel 2 

Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/399; 

c) „Flüge in die Union“ Flüge, die vom Hoheitsgebiet eines Drittstaats oder eines 

Mitgliedstaats, auf den diese Verordnung nicht anwendbar ist, aus starten und das 

Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, auf den bzw. die diese 

Verordnung anwendbar ist, zum Ziel haben; 

                                                 
32  Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, 
Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 132). 
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d) „Grenzübergangsstelle“ eine Grenzübergangsstelle im Sinne von Artikel 2 

Nummer 8 der Verordnung (EU) 2016/399; 

e) „Linienflug“ einen Flug, der nach einem festen Flugplan durchgeführt wird und für 

den die breite Öffentlichkeit Flugscheine erwerben kann; 

f) „Gelegenheitsflug“ einen Flug, der nicht nach einem festen Flugplan durchgeführt 

wird und nicht unbedingt Teil einer regelmäßigen Flugstrecke oder Linienflugstrecke 

ist; 

g) „zuständige Grenzbehörde“ die von einem Mitgliedstaat mit der Durchführung von 

Grenzübertrittskontrollen beauftragte und von demselben Mitgliedstaat gemäß 

Artikel 14 Absatz 2 benannte und mitgeteilte Behörde; 

h) „Fluggast“ jede Person, mit Ausnahme der im Dienst befindlichen 

Besatzungsmitglieder, die mit Zustimmung der Fluggesellschaft in einem 

Luftfahrzeug befördert wird oder befördert werden soll, wobei diese Zustimmung 

durch die Eintragung der Person in die Fluggastliste belegt wird; 
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i) „vorab übermittelte Fluggastdaten“ oder „API-Daten“ die in Artikel 4 Absatz 2 bzw. 

Absatz 3 genannten Fluggastdaten und Fluginformationen; 

j) „Router“ den in Artikel 11 und in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2024/...33+ 

genannten Router; 

k) „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 4 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679; 

l) „Echtzeit-Flugverkehrsdaten“ Informationen über den an- und abgehenden 

Flugverkehr eines unter diese Verordnung fallenden Flughafens. 

                                                 
33  Verordnung 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erhebung 

und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L ..., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-
CONS …/… (2022/0425(COD)) in den Text einfügen.  
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KAPITEL 2 

ERHEBUNG UND ÜBERMITTLUNG VON API-DATEN 

Artikel 4 

Von den Fluggesellschaften zu erhebende API-Daten 

(1) Die Fluggesellschaften erheben bei den in Artikel 2 genannten Flügen für jeden 

Fluggast API-Daten, die gemäß Artikel 6 an den Router zu übermitteln sind. Bei 

Flügen mit Code-Sharing zwischen mehreren Fluggesellschaften obliegt die 

Pflicht zur Übermittlung der API-Daten der Fluggesellschaft, die den Flug 

durchführt. 

(2) Die API-Daten umfassen für jeden Fluggast auf dem Flug ausschließlich die 

folgenden Daten: 

a) Nachname (Familienname), Vorname(n); 

b) Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeit; 

c) Art und Nummer des Reisedokuments sowie aus drei Buchstaben bestehender 

Code des ausstellenden Staates; 
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d) Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments; 

e) Nummer zur Identifizierung eines Fluggastdatensatzes, die von einer 

Fluggesellschaft verwendet wird, um einen Fluggast in ihrem 

Informationssystem ausfindig zu machen (PNR-Buchungscode); 

f) Sitzplatzangaben zu dem Sitzplatz, der einem Fluggast in einem Luftfahrzeug 

zugewiesen wurde, sofern solche Informationen verfügbar sind; 

g) Gepäckanhängernummer(n) sowie Anzahl und Gewicht des aufgegebenen 

Gepäcks, sofern solche Informationen verfügbar sind; 

h) Code zur Angabe der Methode zur Erfassung und Validierung der unter den 

Buchstaben a bis d genannten Daten. 
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(3) Die API-Daten umfassen zudem ausschließlich die folgenden Fluginformationen für 

den Flug jedes Fluggastes: 

a) Flugnummer oder, wenn der Flug im Rahmen des Code-Sharings durch eine 

Fluggesellschaft oder mehrere Fluggesellschaften durchgeführt wird, die 

Flugnummern, oder, falls keine solche Nummer existiert, ein anderes 

eindeutiges und geeignetes Mittel zur Identifizierung des Fluges; 

b) gegebenenfalls die Grenzübergangsstelle für die Einreise in das Hoheitsgebiet 

des Mitgliedstaats; 

c) Code des Ankunftsflughafens oder, wenn der Flug auf einem oder mehreren 

Flughäfen im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, auf die 

diese Verordnung anwendbar ist, landen soll, die Codes der im Hoheitsgebiet 

der betreffenden Mitgliedstaaten angeflogenen Flughäfen; 
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d) Code des Abflugflughafens; 

e) Code des Flughafens des ursprünglichen Abflugorts, sofern verfügbar; 

f) Datum und ▌Uhrzeit (lokal) des Abflugs; 

g) Datum und ▌Uhrzeit (lokal) der Ankunft; 

h) Kontaktdaten der Fluggesellschaft; 

i) das für die Datenübermittlung verwendete Format. 
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Artikel 5 

Mittel zur Erhebung von API-Daten 

(1) Bei der Erhebung der API-Daten gemäß Artikel 4 stellen die Fluggesellschaften 

sicher, dass die API-Daten, die sie gemäß Artikel 6 übermitteln, korrekt, vollständig 

und aktuell sind. 

(2) Die Fluggesellschaften erheben die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis d 

genannten API-Daten mithilfe automatisierter Verfahren, um die maschinenlesbaren 

Daten des Reisedokuments des betreffenden Fluggastes zu erfassen. Dabei 

berücksichtigen sie die in Absatz 4 genannten detaillierten technischen 

Anforderungen und operativen Vorschriften, sobald solche Vorschriften erlassen 

wurden und anwendbar sind. 

Bieten Fluggesellschaften einen Online-Abfertigungsprozess an, ermöglichen sie 

den Fluggästen, die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis d genannten API-Daten 

im Zuge dieser Online-Abfertigung mithilfe automatischer Verfahren 

bereitzustellen. Fluggäste, die nicht online eingecheckt haben, erhalten von den 

Fluggesellschaften die Möglichkeit, diese API-Daten während der Abfertigung am 

Flughafen mithilfe automatischer Verfahren an einem Self-Service-Kiosk oder am 

Personalschalter der Fluggesellschaft zur Verfügung zu stellen. 
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Ist der Einsatz automatisierter Verfahren technisch nicht möglich, ▌so erheben die 

Fluggesellschaften diese Daten ausnahmsweise manuell, und zwar entweder bei der 

Online-Abfertigung oder bei der Abfertigung am Flughafen, sodass die Einhaltung 

von Absatz 1 gewährleistet ist. 

(3) Alle automatisierten Verfahren, mit denen die Fluggesellschaften API-Daten gemäß 

dieser Verordnung erheben, müssen zuverlässig, sicher und auf dem neuesten Stand 

sein. Die Fluggesellschaften sorgen dafür, dass die Übermittlung der API-Daten 

vom Fluggast an die Fluggesellschaften in verschlüsselter Form erfolgt. 

(4) Zusätzlich zu den in Absatz 3 genannten Verfahren zur Erhebung von API-Daten 

bieten die Fluggesellschaften den Fluggästen während eines Übergangszeitraums 

die Möglichkeit, API-Daten im Rahmen der Online-Abfertigung manuell 

bereitzustellen. Im Falle von API-Daten, die im Rahmen der Online-Abfertigung 

manuell erhoben werden, wenden die Fluggesellschaften 

Datenüberprüfungstechniken an, um die Einhaltung von Absatz 2 sicherzustellen. 
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(5) Der in Absatz 4 genannte Übergangszeitraum berührt nicht das Recht der 

Fluggesellschaften, diese Daten – d. h. die im Rahmen der Online-Abfertigung 

erhobenen API-Daten – am Flughafen vor dem Einsteigen in das Luftfahrzeug zu 

überprüfen, um die Einhaltung von Absatz 2 im Einklang mit dem geltenden 

Unionsrecht sicherzustellen. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, vier Jahre nach Inbetriebnahme 

des Routers in Bezug auf die in Artikel 34 genannten API-Daten und auf der 

Grundlage einer Bewertung der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit automatisierter 

Verfahren zur Erhebung von API-Daten einen delegierten Rechtsakt gemäß 

Artikel 44 zu erlassen, um den in Absatz 4 genannten Übergangszeitraum zu 

beenden. 
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(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 44 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen sie detaillierte 

technische Anforderungen und operative Vorschriften für die Erhebung der in 

Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis d genannten API-Daten mithilfe automatisierter 

Verfahren gemäß den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels sowie für die 

manuelle Erhebung von API-Daten unter außergewöhnlichen Umständen gemäß 

Absatz 7 des vorliegenden Artikels und während des in Absatz 4 des vorliegenden 

Artikels genannten Übergangszeitraums festlegt, einschließlich der 

Anforderungen an die Datensicherheit und unter Verwendung der zuverlässigsten 

automatisierten Verfahren, die zur Erhebung der maschinenlesbaren Daten des 

betreffenden Reisedokuments zur Verfügung stehen. 

(8) Fluggesellschaften, die die in Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2004/82/EG 

genannten Informationen mithilfe automatisierter Verfahren erheben, sind berechtigt, 

dies unter Einhaltung der in Absatz 7 genannten technischen Anforderungen in 

Bezug auf diese Verwendung im Einklang mit der genannten Richtlinie zu tun. 
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Artikel 6 

Pflichten der Fluggesellschaften im Zusammenhang mit der Übermittlung von API-Daten  

(1) Die Fluggesellschaften übermitteln die verschlüsselten API-Daten, die gemäß 

Artikel 14 an die zuständigen Grenzbehörden zu übermitteln sind, auf 

elektronischem Wege an den Router. Bei der Übermittlung der API-Daten 

berücksichtigen sie die in Absatz 3 genannten detaillierten Vorschriften, sobald 

solche Vorschriften erlassen wurden und anwendbar sind. 

(2) Die Fluggesellschaften übermitteln die API-Daten: 

a) für jeden Fluggast zum Zeitpunkt der Abfertigung, jedoch nicht früher als 

48 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit, und 

b) für alle an Bord befindlichen Fluggäste sofort nach Abfertigungsschluss, 

d.h. unmittelbar nachdem sich die Fluggäste vor dem Start an Bord des 

Flugzeugs begeben haben und keine Fluggäste mehr in das Flugzeug 

einsteigen oder es verlassen können; 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 44 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen sie die 

erforderlichen detaillierten Vorschriften über die gemeinsamen Protokolle und 

unterstützten Datenformate festlegt, die für die in Absatz 1 genannte verschlüsselte 

Übermittlung von API-Daten an den Router zu verwenden sind, einschließlich der 

Übermittlung von API-Daten zum Zeitpunkt der Abfertigung sowie der 

Anforderungen an die Datensicherheit. Mit diesen detaillierten Vorschriften wird 

sichergestellt, dass die Fluggesellschaften API-Daten unter Verwendung der 

gleichen Struktur und des gleichen Inhalts übermitteln. 

www.parlament.gv.at



 

 435 

Artikel 7 

Verarbeitung von API-Daten durch die zuständigen Grenzbehörden 

Die zuständigen Grenzbehörden dürfen die ihnen gemäß dieser Verordnung übermittelten 

API-Daten ausschließlich für die Zwecke der Verbesserung und Ermöglichung der 

Effektivität und Effizienz der Grenzkontrollen an den Außengrenzen sowie der 

Bekämpfung der illegalen Zuwanderung verarbeiten. 

Die zuständigen Grenzbehörden dürfen die API-Daten nicht in einer Weise verarbeiten, die 

auf ein Profiling von Personen gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 

Diskriminierung von Personen aus den in Artikel 21 der Charta genannten Gründen 

hinausläuft. 
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Artikel 8 

Speicherzeitraum und Löschung von API-Daten 

(1) Die Fluggesellschaften speichern die gemäß Artikel 4 erhobenen API-Daten in 

Bezug auf alle Fluggäste für einen Zeitraum von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt des 

Empfangs der gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii und Artikel 6 

Absatz 2 Buchstabe b übertragenen API-Daten durch den Router. Nach Ablauf 

dieser Frist haben sie diese API-Daten unverzüglich und dauerhaft zu loschen; dies 

gilt unbeschadet der Möglichkeit für die Fluggesellschaften, die Daten zu 

speichern und zu nutzen, wenn dies für die normale Ausübung ihrer 

Geschäftstätigkeit im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich 

ist, sowie unbeschadet von Artikel 17 Absätze 1 und 3. 
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(2) Nach der Übermittlung gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii und 

Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b speichern die zuständigen Grenzbehörden die ihnen 

gemäß Artikel 14 übermittelten API-Daten für einen Zeitraum von 48 Stunden ab 

dem Zeitpunkt des Eingangs der API-Daten. Nach Ablauf dieser Fristhaben sie 

diese API-Daten unverzüglich und dauerhaft zu löschen. In Ausnahmefällen dürfen 

die zuständigen Grenzbehörden API-Daten nur dann für einen zusätzlichen 

Zeitraum von bis zu 48 Stunden speichern, wenn sich diese API-Daten auf 

Fluggäste beziehen, die sich während des in Satz 1 dieses Absatzes genannten 

Zeitraums nicht an einer Grenzübergangsstelle gemeldet haben.  
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Artikel 9 

Grundrechte 

(1) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser 

Verordnung und der Verordnung (EU) .../...34+ durch Fluggesellschaften und 

zuständige Behörden darf nicht zu einer Diskriminierung von Personen aus den in 

Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union genannten 

Gründen führen. 

(2) Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die Menschenwürde und die 

Grundrechte uneingeschränkt zu achten und die in der Charta anerkannten 

Grundsätze zu wahren, darunter auch das Recht auf Achtung der Privatsphäre, 

auf Asyl, auf Schutz der personenbezogenen Daten, auf Freizügigkeit und auf 

wirksame Rechtsbehelfe. 

(3) Besondere Aufmerksamkeit ist dabei Kindern, älteren Menschen und Menschen 

mit einer Behinderung und schutzbedürftigen Menschen zu widmen. Bei der 

Anwendung dieser Verordnung ist dem Kindeswohl Vorrang einzuräumen. 

                                                 
34  Verordnung 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erhebung 

und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L ..., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-
CONS …/… (2022/0425(COD)) in den Text einfügen.  
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Artikel 10 

Berichtigung, Vervollständigung und Aktualisierung von API-Daten 

(1) Stellt eine Fluggesellschaft fest, dass die Daten, die sie gemäß dieser Verordnung 

speichert, unrechtmäßig verarbeitet wurden oder dass es sich bei den Daten nicht 

um API-Daten handelt, so hat sie diese Daten unverzüglich und dauerhaft zu 

löschen. Wurden diese Daten an den Router übermittelt, so hat die 

Fluggesellschaft unverzüglich die Agentur der Europäischen Union für das 

Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts (eu-LISA) davon in Kenntnis zu setzen. Nach Erhalt dieser 

Informationen unterrichtet eu-LISA unverzüglich die zuständige Grenzbehörde, 

die die über den Router übermittelten API-Daten empfangen hat. Die zuständige 

Grenzbehörde hat diese Daten unverzüglich und dauerhaft zu löschen. 

(2) Stellt eine Fluggesellschaft fest, dass die gemäß dieser Verordnung gespeicherten 

Daten unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell sind, so hat sie diese Daten 

unverzüglich zu berichtigen, zu vervollständigen oder zu aktualisieren. Dies gilt 

unbeschadet der Möglichkeit für die Fluggesellschaften, die Daten im Einklang 

mit den geltenden Rechtsvorschriften zu speichern und zu nutzen, wenn dies für 

die normale Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit erforderlich ist. 
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(3) Stellt eine Fluggesellschaft nach der Übermittlung von API-Daten gemäß Artikel 6 

Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i, aber vor der Übermittlung gemäß Artikel 6 Absatz 2 

Buchstabe a Ziffer ii fest, dass die von ihr übermittelten Daten unrichtig sind, so 

übermittelt sie die berichtigten API-Daten unverzüglich an den Router. 

(4) Stellt eine Fluggesellschaft nach der Übermittlung von API-Daten gemäß Artikel 6 

Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii oder Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b fest, dass die 

von ihr übermittelten Daten unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell sind, 

so übermittelt sie die berichtigten, vervollständigten oder aktualisierten API-Daten 

unverzüglich an den Router. 

(5) Stellt eine zuständige Grenzbehörde nach der Übermittlung von API-Daten gemäß 

Artikel 14 fest, dass die Daten unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell 

sind, so löscht sie diese Daten unverzüglich, es sei denn, diese Daten sind 

erforderlich, um die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten 

Verpflichtungen sicherzustellen. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 44 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen sie die 

erforderlichen detaillierten Vorschriften für die Berichtigung, Vervollständigung 

und Aktualisierung von API-Daten im Sinne dieses Artikels festlegt. 
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KAPITEL 3 

BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DES ROUTERS 

Artikel 11 

Der Router  

(1) Gemäß den Artikeln 25 und 26 übernimmt die eu-LISA die Konzeption, die 

Entwicklung, das Hosting und die technische Verwaltung eines Routers, um die 

Übermittlung von verschlüsselten API-Daten durch die Fluggesellschaften an die 

zuständigen Grenzbehörden ▌gemäß dieser Verordnung ▌zu ermöglichen. 

(2) Der Router besteht aus: 

a) einer zentralen Infrastruktur, einschließlich einer Reihe technischer 

Komponenten, die den Empfang und die Übertragung von verschlüsselten 

API-Daten ermöglichen; 
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b) einem sicheren Kommunikationskanal zwischen der zentralen Infrastruktur und 

den zuständigen Grenzbehörden ▌sowie einem sicheren Kommunikationskanal 

zwischen der zentralen Infrastruktur und den Fluggesellschaften für die 

Übermittlung und Übertragung von API-Daten und alle damit 

zusammenhängenden Mitteilungen; 

c) einem sicheren Kanal für den Empfang von Echtzeit-Flugverkehrsdaten. 

(3) Der Router extrahiert automatisch die Daten und stellt sie dem zentralen Speicher 

für Berichte und Statistiken gemäß Artikel 38 zur Verfügung. 
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(4) Unbeschadet des Artikels 12 werden erforderlichenfalls und soweit technisch 

möglich die technischen Komponenten ▌des Web-Dienstes gemäß Artikel 13 der 

Verordnung (EU) 2017/2226, einschließlich Hardware- und Softwarekomponenten, 

der Zugang für Beförderungsunternehmen gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe k der 

Verordnung (EU) 2018/1240 und der Zugang für Beförderungsunternehmen gemäß 

Artikel 45c der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, vom Router mitgenutzt und 

wiederverwendet.  

Die eu-LISA konzipiert den Router – soweit technisch und operativ möglich – in 

einer Weise, die im Einklang mit den Verpflichtungen steht, die den 

Fluggesellschaften aus den Verordnungen (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und 

(EG) Nr. 767/2008 erwachsen.  

(5) Die eu-LISA konzipiert und entwickelt den Router in einer Weise, dass API-Daten, 

die von den Fluggesellschaften an den Router gemäß Artikel 6 übertragen und 

vom Router an die zuständigen Grenzbehörden gemäß Artikel 11 sowie an den 

zentralen Speicher für Berichte und Statistiken gemäß Artikel 38 Absatz 2 

übermittelt werden, verschlüsselt werden. 
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Artikel 12 

Ausschließliche Nutzung des Routers 

Ungeachtet der Verwendung des Routers gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) .../...35+ 

darf der Router ▌nur ▌verwendet werden▌ 

a)  von den Fluggesellschaften für die Übermittlung von verschlüsselten API-Daten 

gemäß dieser Verordnung und  

b)  von den zuständigen Grenzbehörden ▌zum Empfang von verschlüsselten API-Daten 

gemäß dieser Verordnung▌. 

                                                 
35  Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 

die Erhebung und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. L ..., ELI: ...). 

+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS …/… (2022/0425(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel, die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung 
einfügen.  
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Artikel 13 

Datenformat und Überprüfung der Übermittlung 

(1) Der Router überprüft automatisch und auf der Grundlage von Echtzeit-

Flugverkehrsdaten, ob die Fluggesellschaft die API-Daten gemäß Artikel 6 

Absatz 1 übermittelt hat.  

(2) Der Router überprüft sofort und automatisch, ob die API-Daten, die ihm gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 übermittelt wurden, den in Artikel 6 Absatz 3 genannten 

detaillierten Vorschriften über die unterstützten Datenformate entsprechen. 

(3) Stellt der Router gemäß Absatz 1 fest, dass die Daten von der Fluggesellschaft 

nicht übermittelt wurden oder dass die fraglichen Daten nicht den in Absatz 2 

genannten detaillierten Vorschriften entsprechen, setzt der Router die betreffende 

Fluggesellschaft und die zuständigen Grenzbehörden der Mitgliedstaaten, an die 

die Daten gemäß Artikel 14 Absatz 1 übermittelt werden sollten, darüber sofort 

und automatisch in Kenntnis. In diesem Fall übermittelt die Fluggesellschaft die 

API-Daten sofort in Einklang mit Artikel 6. 
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(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 

erforderlichen detaillierten technischen und verfahrenstechnischen Vorschriften 

für die in den Absätzen 1, 2 und 3 dieses Artikels genannten Überprüfungen und 

Benachrichtigungen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 43 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 14 

Übertragung von API-Daten vom Router an die zuständigen Grenzbehörden  

(1) Nach den Überprüfungen gemäß Artikel 13 überträgt der Router ▌die gemäß 

Artikel 6 oder Artikel 10 Absätze 3 und 4 an ihn übermittelten verschlüsselten API-

Daten sofort und automatisch und ohne inhaltliche Änderung, an die zuständigen 

Grenzbehörden des Mitgliedstaats oder, wenn der Flug auf einem oder mehreren 

Flughäfen im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer an dieser Verordnung beteiligter 

Mitgliedstaaten landen soll, an die in Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe c genannten 

zuständigen Grenzbehörden der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt gemäß den in 

Absatz 4 genannten detaillierten Vorschriften, sobald solche Vorschriften erlassen 

wurden und anwendbar sind. 
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Für die Zwecke dieser Übertragung erstellt und pflegt die eu-LISA eine 

Entsprechungstabelle mit den verschiedenen Herkunfts- und Zielflughäfen und den 

Ländern, zu denen sie gehören. 

(2) Der Mitgliedstaat benennt die zuständigen Grenzbehörden, die befugt sind, die API-

Daten, die ihnen gemäß dieser Verordnung vom Router übermittelt werden, zu 

empfangen. Sie melden der eu-LISA und der Kommission bis zu dem in Artikel 46 

Unterabsatz 2 genannten Geltungsbeginn dieser Verordnung den Namen und die 

Kontaktdaten der zuständigen Grenzbehörden und aktualisieren erforderlichenfalls 

die gemeldeten Informationen. 

Die Kommission erstellt auf der Grundlage dieser Meldungen und Aktualisierungen 

eine Liste der gemeldeten zuständigen Grenzbehörden, einschließlich ihrer 

Kontaktdaten, und veröffentlicht diese. 
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(3) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine zuständigen Grenzbehörden, die API-

Daten gemäß Absatz 1 empfangen, sofort und automatisch den Empfang dieser 

Daten an den Router bestätigen. 

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass nur die dazu ordnungsgemäß ermächtigten und 

entsprechend geschulten Bediensteten der zuständigen Grenzbehörden, die gemäß 

Absatz 2 benannt werden, Zugang zu den API-Daten haben, die ihnen über den 

Router übertragen werden. Er legt die hierzu erforderlichen Vorschriften fest. Diese 

Vorschriften umfassen Vorschriften für die Erstellung und regelmäßige 

Aktualisierung einer Liste dieser Bediensteten und ihrer Profile. 
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(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen sie die erforderlichen 

detaillierten technischen und verfahrenstechnischen Vorschriften für die in Absatz 1 

genannte Übermittlung von API-Daten, einschließlich der Anforderungen an die 

Datensicherheit, durch den Router festlegt. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 43 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 15 

Löschung von API-Daten aus dem Router 

API-Daten, die gemäß dieser Verordnung ▌an den Router übermittelt werden, werden im 

Router nur insoweit gespeichert, als dies für den Abschluss der Übertragung an die jeweils 

zuständigen Grenzbehörden gemäß dieser Verordnung erforderlich ist, und werden ▌sofort, 

dauerhaft und automatisch aus dem Router gelöscht, sobald gemäß Artikel 14 Absatz 3 

bestätigt wird, dass die Übermittlung der API-Daten an die jeweils zuständigen 

Grenzbehörden ▌abgeschlossen ist▌. 

▌ 
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Artikel 16 

Protokollierung 

(1) Die eu-LISA protokolliert alle Verarbeitungsvorgänge im Zusammenhang mit der 

Übermittlung von API-Daten über den Router gemäß dieser Verordnung▌. Diese 

Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) die Fluggesellschaft, die die API-Daten an den Router übermittelt hat; 

b) die zuständigen Grenzbehörden, an die die API-Daten über den Router 

übermittelt wurden; 

c) Datum und Uhrzeit der Übermittlungen gemäß den Buchstaben a und b sowie 

den Ort der Übermittlung; 

d) jeden für die Wartung des Routers erforderlichen Zugang der Bediensteten der 

eu-LISA gemäß Artikel 26 Absatz 3; 
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e) alle sonstigen Informationen zu diesen Verarbeitungsvorgängen, die für die 

Überwachung der Sicherheit und Integrität der API-Daten und der 

Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitungsvorgänge erforderlich sind.  

Diese Protokolle dürfen keine anderen personenbezogenen Daten als die Angaben 

enthalten, die zur Identifizierung des betreffenden Bediensteten der eu-LISA gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstabe d erforderlich sind. 

(2) Die Fluggesellschaften erstellen Protokolle über alle nach dieser Verordnung mithilfe 

der in Artikel 5 Absatz 2 genannten automatisierten Verfahren durchgeführten 

Verarbeitungsvorgänge im Zusammenhang mit API-Daten. Die Protokolle 

umfassen Datum, Uhrzeit und Ort der Übermittlung der API-Daten. Diese Protokolle 

dürfen keine anderen personenbezogenen Daten als die Angaben enthalten, die 

zur Identifizierung des betreffenden Bediensteten der Fluggesellschaft erforderlich 

sind. 
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(3) Die Protokolle nach den Absätzen 1 und 2 dürfen ausschließlich verwendet werden, 

um die Sicherheit und Integrität der API-Daten und die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der 

Anforderungen dieser Verordnung▌, einschließlich der Verfahren für Sanktionen bei 

Verstößen gegen diese Anforderungen gemäß den Artikeln 36 und 37 der 

vorliegenden Verordnung. 

(4) Die eu-LISA und die Fluggesellschaften treffen geeignete Maßnahmen, um die von 

ihnen gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 2 erstellten Protokolle vor unbefugtem Zugriff 

und anderen Sicherheitsrisiken zu schützen. 

(5) Die in Artikel 36 genannten nationalen Aufsichtsbehörden und die zuständigen 

Grenzbehörden erhalten Zugriff auf die in Absatz 1 vorgesehenen Protokolle, 

sofern für die in Absatz 3 angegebenen Zwecke erforderlich. 
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(6) Die eu-LISA und die Fluggesellschaften speichern die gemäß Absatz 1 bzw. 

Absatz 2 erstellten Protokolle ab dem Zeitpunkt ihrer Erstellung ein Jahr lang. Nach 

Ablauf dieser Frist löschen sie die Protokolle sofort und dauerhaft. 

Werden diese Protokolle jedoch für Verfahren zur Überwachung oder 

Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der API-Daten oder der Rechtmäßigkeit 

der Verarbeitungsvorgänge gemäß Absatz 3 benötigt und sind diese Verfahren zum 

Zeitpunkt des Ablaufs der in Unterabsatz 1 genannten Frist bereits eingeleitet 

worden, so speichern die eu-LISA und die Fluggesellschaften die Protokolle so 

lange▌, wie dies für diese Verfahren erforderlich ist. In diesem Fall löschen sie diese 

Protokolle sofort, wenn sie für die Verfahren nicht mehr erforderlich sind. 
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Artikel 17 

Maßnahmen für den Fall, dass die Nutzung des Routers technisch nicht möglich ist 

(1) Wenn es wegen eines Ausfalls des Routers technisch nicht möglich ist, den Router 

für die Übertragung von API-Daten zu nutzen, benachrichtigt die eu-LISA die 

Fluggesellschaften und die zuständigen Grenzbehörden sofort und automatisch über 

diese technische Unmöglichkeit. In diesem Fall ergreift die eu-LISA sofort 

Maßnahmen zur Behebung der technischen Unmöglichkeit der Nutzung des Routers 

und benachrichtigt die betreffenden Parteien sofort, wenn das Problem erfolgreich 

behoben wurde. 
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Während des Zeitraums zwischen diesen Benachrichtigungen findet Artikel 6 

Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 keine Anwendung, sofern es aus technischen 

Gründen nicht möglich ist, API-Daten an den Router zu übermitteln. Die 

Fluggesellschaften speichern die API-Daten so lange, bis die technischen 

Schwierigkeiten erfolgreich behoben wurden, und übermitteln die Daten dann an 

den Router gemäß Artikel 6 Absatz 1. Der Router überträgt die API-Daten jedoch 

nicht an die zuständigen Grenzbehörden, sondern löscht die Daten, wenn sie 

später als 96 Stunden nach Abflug gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe f eingehen. 

In Ausnahmefällen im Zusammenhang mit den Zielen dieser Verordnung, die es 

erforderlich machen, dass die zuständigen Grenzbehörden während der 

technischen Unmöglichkeit, den Router zu nutzen, API-Daten unverzüglich 

empfangen müssen, können die zuständigen Grenzbehörden die 

Fluggesellschaften zwischenzeitlich auffordern, jedes andere geeignete Mittel zu 

nutzen, das das erforderliche Maß an Datensicherheit, Datenqualität und 

Datenschutz bietet, um die API-Daten direkt an die zuständigen Grenzbehörden zu 

übermitteln. Die zuständigen Grenzbehörden verarbeiten die API-Daten, die sie 

auf andere geeignete Weise erhalten haben, im Einklang mit den Vorschriften und 

Sicherheitsvorkehrungen der Verordnung (EU) 2016/399 und dem geltenden 

nationalen Recht.  

Nachdem die eu-LISA mitgeteilt hat, dass der technische Fehler erfolgreich 

behoben wurde, und wenn im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 bestätigt wird, dass die 

Übertragung der betreffenden API-Daten über den Router an die einschlägige 

zuständige Grenzbehörde abgeschlossen ist, löscht die zuständige Grenzbehörde 

unverzüglich die API-Daten, die sie zuvor durch andere geeignete Mittel 

empfangen hat. 
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(2) Wenn es wegen eines Ausfalls der in Artikel 23 genannten Systeme oder 

Infrastruktur eines Mitgliedstaats technisch nicht möglich ist, den Router für die 

Übertragung von API-Daten zu nutzen, benachrichtigen die zuständigen 

Grenzbehörden des betreffenden Mitgliedstaats die Fluggesellschaften, die 

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, die eu-LISA und die 

Kommission sofort und automatisch über diese technische Unmöglichkeit. In diesem 

Fall ergreift der betreffende Mitgliedstaat sofort Maßnahmen zur Behebung der 

technischen Unmöglichkeit der Nutzung des Routers und benachrichtigt die 

betreffenden Parteien, sobald das Problem erfolgreich behoben wurde. Der Router 

speichert die API-Daten so lange, bis die technischen Schwierigkeiten erfolgreich 

behoben wurden, und übermittelt sie dann gemäß Artikel 14 Absatz 1. Wenn die 

Nutzung des Routers ausnahmeweise technisch nicht möglich ist, können die 

zuständige Grenzbehörden die Fluggesellschaften zwischenzeitlich auffordern, 

jedes andere geeignete Mittel zu nutzen, das das erforderliche Maß an 

Datensicherheit, Datenqualität und Datenschutz bietet, um die API-Daten direkt 

an die zuständigen Grenzbehörden zu übermitteln. 
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Während des Zeitraums zwischen diesen Benachrichtigungen findet Artikel 6 

Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 keine Anwendung, sofern es aus technischen 

Gründen nicht möglich ist, API-Daten an den Router zu übermitteln. Die 

Fluggesellschaften speichern die API-Daten so lange, bis die technischen 

Schwierigkeiten erfolgreich behoben wurden, und übermitteln die Daten dann an 

den Router gemäß Artikel 6 Absatz 1. Der Router überträgt die API-Daten jedoch 

nicht an die zuständigen Grenzbehörden, sondern löscht die Daten, wenn sie 

später als 96 Stunden nach Abflug gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe f eingehen. 

In Ausnahmefällen im Zusammenhang mit den Zielen dieser Verordnung, die es 

erforderlich machen, dass die zuständigen Grenzbehörden während der 

technischen Unmöglichkeit, den Router zu nutzen, API-Daten unverzüglich 

empfangen müssen, können die zuständigen Grenzbehörden die 

Fluggesellschaften zwischenzeitlich auffordern, jedes andere geeignete Mittel zu 

nutzen, das das erforderliche Maß an Datensicherheit, Datenqualität und 

Datenschutz bietet, um die API-Daten direkt an die zuständigen Grenzbehörden zu 

übermitteln. Die zuständigen Grenzbehörden verarbeiten die API-Daten, die sie 

auf andere geeignete Weise erhalten haben, im Einklang mit den Vorschriften und 

Sicherheitsvorkehrungen der Verordnung (EU) 2016/399 und dem geltenden 

nationalen Recht. 
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Nachdem die eu-LISA mitgeteilt hat, dass der technische Fehler erfolgreich 

behoben wurde, und wenn im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 bestätigt wird, dass die 

Übertragung der betreffenden API-Daten über den Router an die einschlägige 

zuständige Grenzbehörde abgeschlossen ist, löscht die zuständige Grenzbehörde 

unverzüglich die API-Daten, die sie zuvor durch andere geeignete Mittel 

empfangen hat. 
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(3) Wenn es wegen eines Ausfalls der in Artikel 24 genannten Systeme oder 

Infrastruktur einer Fluggesellschaft technisch nicht möglich ist, den Router für die 

Übertragung von API-Daten zu nutzen, benachrichtigt die betreffende 

Fluggesellschaft die zuständigen Grenzbehörden, die eu-LISA und die Kommission 

unverzüglich und automatisch über diese technische Unmöglichkeit. In diesem Fall 

ergreift die Fluggesellschaft unverzüglich Maßnahmen zur Behebung der 

technischen Unmöglichkeit der Nutzung des Routers und benachrichtigt die 

betreffenden Parteien unverzüglich, wenn das Problem erfolgreich behoben wurde. 

www.parlament.gv.at



 

 460 

Während des Zeitraums zwischen diesen Benachrichtigungen findet Artikel 6 

Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 keine Anwendung, sofern es aus technischen 

Gründen nicht möglich ist, API-Daten an den Router zu übermitteln. Die 

Fluggesellschaften speichern die API-Daten so lange, bis die technischen 

Schwierigkeiten erfolgreich behoben wurden, und übermitteln die Daten dann an 

den Router gemäß Artikel 6 Absatz 1. Der Router überträgt die API-Daten jedoch 

nicht an die zuständigen Grenzbehörden, sondern löscht die Daten, wenn sie 

später als 96 Stunden nach Abflug gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe f eingehen. 

In Ausnahmefällen im Zusammenhang mit den Zielen dieser Verordnung, die es 

erforderlich machen, dass die zuständigen Grenzbehörden während der 

technischen Unmöglichkeit, den Router zu nutzen, API-Daten unverzüglich 

empfangen müssen, können die zuständigen Grenzbehörden die 

Fluggesellschaften zwischenzeitlich auffordern, jedes andere geeignete Mittel zu 

nutzen, das das erforderliche Maß an Datensicherheit, Datenqualität und 

Datenschutz bietet, um die API-Daten direkt an die zuständigen Grenzbehörden zu 

übermitteln. Die zuständigen Grenzbehörden verarbeiten die API-Daten, die sie 

auf andere geeignete Weise erhalten haben, im Einklang mit den Vorschriften und 

Sicherheitsvorkehrungen der Verordnung (EU) 2016/399 und dem geltenden 

nationalen Recht.  

Nachdem die eu-LISA mitgeteilt hat, dass der technische Fehler erfolgreich 

behoben wurde, und wenn im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 bestätigt wird, dass die 

Übertragung der betreffenden API-Daten über den Router an die einschlägige 

zuständige Grenzbehörde abgeschlossen ist, löscht die zuständige Grenzbehörde 

unverzüglich die API-Daten, die sie zuvor durch andere geeignete Mittel 

empfangen hat. 
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Wurde die technische Unmöglichkeit erfolgreich behoben, so legt die betreffende 

Fluggesellschaft der in Artikel 29 genannten ▌nationalen API-Aufsichtsbehörde 

unverzüglich einen Bericht mit allen erforderlichen Einzelheiten über die technische 

Unmöglichkeit vor, einschließlich der Gründe für die technische Unmöglichkeit, 

ihres Umfangs und ihrer Folgen sowie der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. 
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KAPITEL 4 

BESONDERE BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN 

Artikel 18 

Datenschutzrechtliche Verantwortung 

▌ 

(1) Die Fluggesellschaften sind Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der 

Verordnung (EU) 2016/679 für die Verarbeitung von personenbezogenen API-Daten 

im Rahmen der Erhebung dieser Daten und ihrer Übermittlung an den Router gemäß 

der vorliegenden Verordnung. 

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine zuständige Behörde als Verantwortlichen gemäß 

diesem Artikel. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission, der eu-LISA und den 

anderen Mitgliedstaaten mit, welche Behörden sie benannt haben.  

Alle von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen Behörden sind für die 

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten im Router gemeinsam 

Verantwortliche gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679. 
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(3) Die eu-LISA ist ein Auftragsverarbeiter im Sinne von Artikels 3 Nummer 12 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 für die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener 

API-Daten, die personenbezogene Daten im Sinne dieser Verordnung darstellen, 

über den Router, einschließlich der Übermittlung der Daten vom Router an die 

zuständigen Grenzbehörden und der Speicherung dieser Daten auf dem Router 

aus technischen Gründen. eu-LISA stellt sicher, dass der Router im Einklang mit 

dieser Verordnung betrieben wird. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die jeweiligen 

Zuständigkeiten der gemeinsam Verantwortlichen und der jeweiligen Pflichten der 

gemeinsam Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters festgelegt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 43 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 19 

Informationen für Fluggäste 

Im Einklang mit dem Informationsrecht nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 

stellen die Fluggesellschaften den Fluggästen auf Flügen, die unter diese Verordnung 

fallen, Informationen über den Zweck der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten, die 

Art der erhobenen personenbezogenen Daten, die Empfänger der personenbezogenen 

Daten und die Mittel zur Ausübung der Rechte der betroffenen Person zur Verfügung. 

Diese Informationen gehen den Fluggästen zum Zeitpunkt der Buchung sowie zum 

Zeitpunkt der Abfertigung unabhängig davon, welches Mittel für die Erhebung der 

personenbezogenen Daten bei der Abfertigung gemäß Artikel 5 verwendet wurde, in 

Schriftform und in leicht zugänglichem Format zu. 
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Artikel 20 

Sicherheit 

(1) Die eu-LISA stellt die Sicherheit und Verschlüsselung der API-Daten, insbesondere 

personenbezogener API-Daten, die sie gemäß dieser Verordnung ▌verarbeitet. Die 

zuständigen Grenzbehörden und die Fluggesellschaften gewährleisten die Sicherheit 

der API-Daten, insbesondere personenbezogener API-Daten, die sie gemäß dieser 

Verordnung verarbeiten. Die eu-LISA, die zuständigen Grenzbehörden und die 

Fluggesellschaften arbeiten gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten und im Einklang 

mit dem Unionsrecht zusammen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die eu-LISA, 

die zuständigen Grenzbehörden und die Fluggesellschaften arbeiten gemäß ihren 

jeweiligen Zuständigkeiten und im Einklang mit dem Unionsrecht zusammen, um die 

Sicherheit zu gewährleisten. Die eu-LISA, die zuständigen Grenzbehörden und die 

Fluggesellschaften arbeiten gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten und im Einklang 

mit dem Unionsrecht zusammen, um die Sicherheit zu gewährleisten. 

(2) Insbesondere ergreift die eu-LISA die erforderlichen Maßnahmen, um die Sicherheit 

des Routers und der über den Router übertragenen API-Daten, insbesondere 

personenbezogener API-Daten, sicherzustellen, unter anderem durch Erstellung, 

Umsetzung und regelmäßige Aktualisierung eines Sicherheitsplans, eines 

Betriebskontinuitätsplans und eines Notfallwiederherstellungsplans, um 

a) den Router physisch zu schützen, unter anderem durch Aufstellung von 

Notfallplänen für den Schutz seiner kritischen Komponenten; 
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b) jegliche unbefugte Verarbeitung der API-Daten, einschließlich des unbefugten 

Zugriffs darauf und des unbefugten Kopierens, Änderns oder Löschens dieser 

Daten, sowohl während der Übermittlung der API-Daten an den und vom 

Router als auch während der Speicherung der API-Daten im Router, soweit 

dies für den Abschluss der Übertragung erforderlich ist, zu verhindern, 

insbesondere durch geeignete Verschlüsselungstechniken; 

c) sicherzustellen, dass die zum Zugriff auf den Router berechtigten Personen 

nur Zugang zu den Daten haben, für die sie Zugriffsberechtigung haben; 

d) sicherzustellen, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche 

zuständigen Grenzbehörden ▌die API-Daten über den Router übertragen 

werden; 

e) seinem Verwaltungsrat alle Funktionsstörungen des Routers ordnungsgemäß 

zu melden; 
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f) die Wirksamkeit der gemäß diesem Artikel und der Verordnung 

(EU) 2018/1725 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu überwachen und 

diese Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten und zu aktualisieren, falls dies 

angesichts technologischer oder betrieblicher Entwicklungen erforderlich ist.  

Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Maßnahmen berühren nicht 

Artikel 33 der Verordnung (EU) 2018/1725 und Artikel 32 der Verordnung 

(EU) 2016/679. 

Artikel 21 

Eigenkontrolle 

Die Fluggesellschaften und die zuständigen Grenzbehörden überwachen die Einhaltung der 

ihnen nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener API-Daten. Bei den Fluggesellschaften umfasst die 

Überwachung eine häufige Überprüfung der in Artikel 16 genannten Protokolle. 
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Artikel 22 

Überprüfungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten 

(1) Die in Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten unabhängigen 

Aufsichtsbehörden überprüfen die Verarbeitungsvorgänge von personenbezogenen 

API-Daten, die die zuständigen Grenzbehörden für die Zwecke dieser Verordnung 

durchführen, mindestens alle vier Jahre nach den einschlägigen internationalen 

Prüfungsstandards. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Aufsichtsbehörden 

über ausreichende Ressourcen und Fachkenntnisse zur Wahrnehmung der 

Aufgaben verfügen, die ihnen gemäß dieser Verordnung übertragen werden. 
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(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte überprüft die Verarbeitungsvorgänge von 

personenbezogenen API-Daten▌, die eu-LISA für die Zwecke dieser Verordnung 

durchführt, mindestens einmal jährlich nach den einschlägigen internationalen 

Prüfungsstandards. Der Prüfbericht wird dem Europäischen Parlament, dem Rat, der 

Kommission, den Mitgliedstaaten und der eu-LISA übermittelt. Die eu-LISA erhält 

vor der Annahme des Berichts Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Auf Verlangen stellt die eu-LISA im Zusammenhang mit den in Absatz 2 genannten 

Verarbeitungsvorgängen die vom Europäischen Datenschutzbeauftragten 

angeforderten Informationen bereit, gewährt dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten Zugang zu allen von ihm angeforderten Dokumenten und 

zu den in Artikel 16 Absatz 1 genannten Protokollen und gestattet dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten jederzeit Zutritt zu allen Räumlichkeiten der eu-LISA. 

www.parlament.gv.at



 

 470 

KAPITEL 5 

ROUTER: ANBINDUNGEN UND WEITERE BESTIMMUNGEN 

Artikel 23 

Routeranbindungen der zuständigen Grenzbehörden 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Anbindung ihrer zuständigen Grenzbehörden 

an den Router. Sie sorgen dafür, dass die Systeme und Infrastruktur der zuständigen 

Grenzbehörden für den Zweck des Empfangs der gemäß dieser Verordnung 

übermittelten API-Daten an den Router angepasst werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anbindung und Anpassung an den Router 

es ihren zuständigen Grenzbehörden ermöglichen, die API-Daten zu empfangen und 

weiterzuverarbeiten sowie alle diesbezüglichen Mitteilungen auf rechtmäßige, 

sichere, wirksame und rasche Weise auszutauschen. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen sie für die in Absatz 1 

genannten Anbindungen und Anpassungen an den Router die erforderlichen 

detaillierten Vorschriften einschließlich zu Anforderungen an die Datensicherheit 

festlegt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 43 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 24 

Routeranbindungen der Fluggesellschaften 

(1) Die Fluggesellschaften gewährleisten ihre Anbindung an den Router. Sie sorgen 

dafür, dass ihre Systeme und Infrastruktur für den Zweck der Übermittlung der 

gemäß dieser Verordnung an den Router zu übermittelnden API-Daten an diesen 

angepasst werden. 

Die Fluggesellschaften stellen sicher, dass die Anbindung und Anpassung an den 

Router es ihnen ermöglichen, die API-Daten zu übermitteln sowie alle 

diesbezüglichen Mitteilungen auf rechtmäßige, sichere, wirksame und rasche Weise 

auszutauschen. Zu diesem Zweck testen die Fluggesellschaften in Zusammenarbeit 

mit der eu-LISA die Übermittlungen von API-Daten an den Router gemäß 

Artikel 27 Absatz 3. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen sie für die in Absatz 1 

genannten Anbindungen und Anpassungen an den Router die erforderlichen 

detaillierten Vorschriften einschließlich zu Anforderungen an die Datensicherheit 

festlegt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 43 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 25 

Aufgaben der eu-LISA im Hinblick auf die Konzeption und Entwicklung des Routers 

(1) Die eu-LISA ist für die Konzeption der Routerarchitektur sowie die Festlegung der 

technischen Spezifikationen verantwortlich. 

(2) Die eu-LISA ist für die Entwicklung des Routers und für alle technischen 

Anpassungen, die für den Betrieb des Routers erforderlich sind, verantwortlich. 

Die Entwicklung des Routers umfasst die Ausarbeitung und Umsetzung der 

technischen Spezifikationen, die Erprobung und die gesamte Projektverwaltung und -

koordinierung in der Entwicklungsphase. 

(3) Die eu-LISA sorgt dafür, dass der Router so konzipiert und entwickelt wird, dass er 

die in dieser Verordnung ▌festgelegten Funktionen bereitstellt und dass er nach 

Erlass der Durchführungs- und delegierten Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 4, 

Artikel 6 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 2 und Artikel 24 Absatz 2 

durch die Kommission und nach der Durchführung der Datenschutz-

Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 2016/679 so bald wie 

möglich in Betrieb geht. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=


 

 473 

(4) Die eu-LISA stellt den zuständige Grenzbehörden, den anderen zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und den Fluggesellschaften einen Konformitätstest 

zur Verfügung. Der Konformitätstest umfasst eine Testumgebung, einen 

Simulator, Testdatensätze und einen Testplan. Der Konformitätstest ermöglicht 

den umfangreichen Test des Routers gemäß den Absätzen 5 und 6, der nach 

Abschluss des umfangreichen Tests des Routers verfügbar bleibt. 

(5) Ist die eu-LISA der Auffassung, dass die Entwicklungsphase abgeschlossen ist, so 

führt die Agentur in Abstimmung mit den zuständigen Grenzbehörden▌ und anderen 

einschlägigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie den Fluggesellschaften 

unverzüglich einen umfangreichen Test des Routers durch und unterrichtet die 

Kommission über das Ergebnis dieses Tests. 

www.parlament.gv.at



 

 474 

Artikel 26 

Aufgaben der eu-LISA im Hinblick auf das Hosting und die technische Verwaltung des 

Routers 

(1) Die eu-LISA hostet den Router an den technischen Standorten der Agentur. 

(2) Die eu-LISA ist für die technische Verwaltung des Routers verantwortlich, was seine 

Wartung und seine technischen Entwicklungen einschließt, und stellt dabei sicher, 

dass die API-Daten im Einklang mit dieser Verordnung sicher, wirksam und rasch 

über den Router übermittelt werden▌. 
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Die technische Verwaltung des Routers umfasst die Wahrnehmung aller Aufgaben 

und die Umsetzung aller technischen Lösungen, die für das ordnungsgemäße 

Funktionieren des Routers gemäß dieser Verordnung ▌im ununterbrochenen Betrieb 

(rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche) erforderlich sind. Dazu gehören die 

Wartungsarbeiten und technischen Anpassungen, die erforderlich sind, um 

sicherzustellen, dass die Routerfunktionen insbesondere hinsichtlich der 

Verfügbarkeit, Richtigkeit und Zuverlässigkeit der API-Datenübertragung mit 

zufriedenstellender technischer Qualität arbeiten und dabei den technischen 

Spezifikationen und so weit wie möglich auch den betrieblichen Anforderungen der 

zuständigen Grenzbehörden▌ und Fluggesellschaften Rechnung tragen. 
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(3) Die Bediensteten der eu-LISA haben keinen Zugriff auf die über den Router 

übermittelten API-Daten. Dieses Verbot schließt jedoch nicht aus, dass die 

Bediensteten der eu-LISA einen entsprechenden Zugang erhalten, soweit dies für die 

Wartung und die technische Verwaltung des Routers unbedingt erforderlich ist. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 dieses Artikels und des Artikels 17 des in der 

Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/6836 des Rates festgelegten Statuts der 

Beamten der Europäischen Union wendet die eu-LISA geeignete Regeln für die 

berufliche Schweigepflicht bzw. eine vergleichbare Geheimhaltungspflicht auf ihre 

Bediensteten an, die mit über den Router übermittelten API-Daten arbeiten. Diese 

Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden dieser Bediensteten aus dem Amt oder 

Dienstverhältnis oder der Beendigung ihrer Tätigkeit weiter. 

                                                 
36 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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Artikel 27 

Unterstützungsaufgaben der eu-Lisa in Bezug auf den Router  

(1) Die eu-LISA führt für die zuständigen Grenzbehörden ▌und andere einschlägige 

Behörden der Mitgliedstaaten sowie Fluggesellschaften auf deren Ersuchen 

Schulungen zur technischen Nutzung des Routers sowie zur Anbindung und 

Anpassung an den Router durch. 

(2) Die eu-LISA unterstützt die zuständigen Grenzbehörden▌ beim Empfang von API-

Daten über den Router gemäß dieser Verordnung▌, insbesondere bei der 

Anwendung der Artikel 14 und 23▌. 

(3) Gemäß Artikel 24 Absatz 1 testet die eu-LISA in Zusammenarbeit mit den 

Fluggesellschaften die Übermittlung von API-Daten an den Router, wobei sie den 

in Artikel 25 Absatz 4 genannten Konformitätstest nutzt. 
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KAPITEL 6 

GOVERNANCE 

Artikel 28 

Programmverwaltungsrat 

(1) Bis zum … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] richtet der 

Verwaltungsrat der eu-LISA einen Programmverwaltungsrat ein. Er setzt sich aus 

zehn Mitgliedern zusammen und besteht aus:  

a) sieben vom Verwaltungsrat der eu-LISA aus dem Kreis seiner Mitglieder 

oder ihrer Stellvertreter ernannten Mitglieder;  

b) dem Vorsitz der in Artikel 29 genannten API-PNR-Beratergruppe; 

c) einem von ihrem Exekutivdirektor ernannten Bediensteten der eu-LISA; 

d) einem von der Kommission ernannten Mitglied.  

In Bezug auf Buchstabe a werden die vom Verwaltungsrat der eu-LISA ernannten 

Mitglieder nur aus dem Kreis seiner Mitglieder oder seiner Stellvertreter aus den 

Mitgliedstaaten gewählt, die durch diese Verordnung gebunden sind. 
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(2) Der Programmverwaltungsrat gibt sich eine vom Verwaltungsrat der eu-LISA 

anzunehmende Geschäftsordnung.  

Den Vorsitz führt ein Mitgliedstaat, der Mitglied des Programmverwaltungsrates 

ist.  

(3) Der Programmverwaltungsrat überwacht die wirksame Erfüllung der Aufgaben 

der eu-LISA im Zusammenhang mit der Konzeption und Entwicklung des Routers 

gemäß Artikel 25. 

Zu diesem Zweck stellt die eu-LISA auf Ersuchen des Programmverwaltungsrates 

detaillierte und aktualisierte Informationen über die Konzeption und Entwicklung 

des Routers, einschließlich der von der eu-LISA zugewiesenen Ressourcen, zur 

Verfügung.  
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(4) Der Programmverwaltungsrat legt dem Verwaltungsrat der eu-LISA regelmäßig, 

mindestens jedoch dreimal pro Quartal, schriftliche Berichte über die Fortschritte 

bei der Konzeption und Entwicklung des Routers vor.  

(5) Der Programmverwaltungsrat hat keine Entscheidungsbefugnis und kein Mandat 

zur Vertretung des Verwaltungsrats der eu-LISA oder seiner Mitglieder. 

(6) Der Programmverwaltungsrat gilt ab dem in Artikel 46 Absatz 2 dieser Verordnung 

festgelegten Geltungsbeginn als aufgelöst. 
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Artikel 29 

API-PNR-Beratergruppe 

(1) Der Verwaltungsrat der eu-LISA muss bis zum [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] eine API-PNR-Beratergruppe gemäß Artikel 27 der Verordnung 

(EU) 2018/1726 einrichten. 

(2) Die eu-LISA stellt der API-PNR-Beratergruppe soweit verfügbar Fassungen – 

auch vorläufige Fassungen – der technischen Spezifikationen und der in 

Artikel 25 Absätze 1, 2 und 4 genannten Konformitätstests zur Verfügung. 

(3) Die API-PNR-Beratergruppe nimmt folgende Aufgaben wahr: 

a) Bereitstellung von Fachwissen für die eu-LISA und den 

Programmverwaltungsrat in Bezug auf die Gestaltung und Entwicklung des 

Routers gemäß Artikel 25, 

b) Bereitstellung von Fachwissen für die eu-LISA in Bezug auf das Hosting 

und die technische Verwaltung des Routers gemäß Artikel 26, 
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c) Abgabe einer Stellungnahme gegenüber dem Programmverwaltungsrat auf 

dessen Ersuchen zu den Fortschritten bei der Gestaltung und Entwicklung 

des Routers, einschließlich der Fortschritte bei den in Absatz 2 genannten 

technischen Spezifikationen und Konformitätstests. 

(4) Die API-PNR-Beratergruppe hat keine Entscheidungsbefugnis und kein Mandat 

zur Vertretung der Mitglieder des Verwaltungsrats der eu-LISA.  
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Artikel 30  

API-PNR-Kontaktgruppe 

(1) Der Verwaltungsrat der eu-LISA richtet bis zu dem in Artikel 46 Unterabsatz 2 

genannten Geltungsbeginn dieser Verordnung eine API-PNR-Kontaktgruppe ein. 

(2) Die API-PNR-Kontaktgruppe dient der Kommunikation zwischen den zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und den Fluggesellschaften über technische Fragen 

im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Aufgaben und Pflichten aus dieser 

Verordnung.  

(3) Die API-PNR-Kontaktgruppe setzt sich aus Vertretern der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten und Vertretern der Fluggesellschaften, dem Vorsitzenden der 

API-PNR-Beratergruppe und Sachverständigen der eu-LISA zusammen. 
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(4) Der Verwaltungsrat der eu-LISA legt nach Stellungnahme der API-PNR-

Beratergruppe die Geschäftsordnung der API-PNR-Kontaktgruppe fest.  

(5) Der Verwaltungsrat der eu-LISA kann erforderlichenfalls auch Untergruppen der 

API-PNR-Kontaktgruppe einsetzen, um spezifische technische Fragen im 

Zusammenhang mit den jeweiligen im Rahmen dieser Verordnung bestehenden 

Aufgaben und Pflichten der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der 

Fluggesellschaften zu erörtern. 

(6) Die API-PNR-Kontaktgruppe und ihre Untergruppen haben keine 

Entscheidungsbefugnis und kein Mandat zur Vertretung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats der eu-LISA. 
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Artikel 31 

API-Expertengruppe 

(1) Die Kommission setzt bis zu dem in Artikel 46 Unterabsatz 2 genannten 

Geltungsbeginn dieser Verordnung im Einklang mit den horizontalen 

Bestimmungen über die Einsetzung und Arbeitsweise von Expertengruppen der 

Kommission eine API-Expertengruppe ein. 

(2) Die API-Expertengruppe dient der Kommunikation zwischen den zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten sowie zwischen den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und den Fluggesellschaften über strategische Fragen im 

Zusammenhang mit ihren jeweiligen Aufgaben und Pflichten aus dieser 

Verordnung, auch in Bezug auf die in Artikel 37 genannten Sanktionen.  
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(3) Den Vorsitz in der API-Expertengruppe hat die Kommission inne, und die 

Expertengruppe wird entsprechend den horizontalen Bestimmungen über die 

Einsetzung und die Arbeitsweise von Expertengruppen der Kommission 

eingerichtet. Sie setzt sich aus Vertretern der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, Vertretern der Fluggesellschaften und Sachverständigen der eu-

LISA zusammen. Die API-Expertengruppe kann einschlägige Interessenträger, 

insbesondere Vertreter des Europäischen Parlaments, des EDSB und der 

unabhängigen nationalen Aufsichtsbehörden, einladen, sich an ihrer Arbeit zu 

beteiligen, sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben relevant ist. 

(4) Die API-Expertengruppe nimmt ihre Aufgaben gemäß dem Grundsatz der 

Transparenz wahr. Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Internetseite die 

Protokolle der Sitzungen der Expertengruppe sowie andere einschlägige 

Dokumente. 
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Artikel 32 

Kosten für die eu-LISA, den Europäischen Datenschutzbeauftragten, die nationalen 

Aufsichtsbehörden und die Mitgliedstaaten 

(1) Die Kosten, die der eu-LISA im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem 

Betrieb des Routers gemäß dieser Verordnung entstehen, werden aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union finanziert. 

(2) Die Kosten, die den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Durchführung 

dieser Verordnung, insbesondere ihrer Anbindung an den Router und der 

Integration mit ihm gemäß Artikel 23, entstehen, werden aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union im Einklang mit den in den jeweiligen Rechtsakten 

der Union festgelegten Förderfähigkeits- und Kofinanzierungssätzen unterstützt. 

(3) Die Kosten, die dem Europäischen Datenschutzbeauftragten im Zusammenhang 

mit den ihm gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben entstehen, werden 

aus dem Gesamthaushalt der Union finanziert. 

(4) Die Kosten, die den unabhängigen nationalen Aufsichtsbehörden im 

Zusammenhang mit den ihnen gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben 

entstehen, werden von den Mitgliedstaaten getragen. 
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Artikel 33 

Haftung in Bezug auf den Router 

Für Schäden am Router, die darauf zurückzuführen sind, dass ein Mitgliedstaat oder eine 

Fluggesellschaft den in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen nicht nachgekommen 

ist, haftet dieser Mitgliedstaat bzw. diese Fluggesellschaft wie im geltenden Unionsrecht 

oder nationalen Recht vorgesehen, es sei denn, es wurde nachgewiesen, dass die eu-LISA, 

ein anderer Mitgliedstaat oder eine andere Fluggesellschaft keine angemessenen 

Maßnahmen ergriffen haben, um den Schaden abzuwenden oder zu mindern. 

Artikel 34 

Inbetriebnahme des Routers  

Sobald die eu-LISA die Kommission über den erfolgreichen Abschluss des umfangreichen 

Tests des Routers gemäß Artikel 25 Absatz 5 unterrichtet hat, legt die Kommission 

unverzüglich im Wege eines Durchführungsrechtsakts den Tag fest, an dem der Router seinen 

Betrieb aufnimmt. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 43 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Die Kommission legt den in Absatz 1 genannten Tag so fest, dass er innerhalb von 30 Tagen 

nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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Artikel 35 

Freiwillige Nutzung des Routers nach der Richtlinie 2004/82/EG 

(1) Die Fluggesellschaften sind berechtigt, den Router zu nutzen, um die in Artikel 3 

Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2004/82/EG genannten Informationen gemäß der 

genannten Richtlinie an eine oder mehrere der dort genannten zuständigen Behörden 

zu übermitteln, sofern der betreffende Mitgliedstaat dieser Nutzung zugestimmt und 

einen geeigneten Tag für den Nutzungsbeginn festgelegt hat. Bevor der Mitgliedstaat 

dieser Nutzung zustimmt, vergewissert er sich, dass die Informationen insbesondere 

in Anbetracht der Anbindung der eigenen zuständigen Behörden an den Router und 

derjenigen der betreffenden Fluggesellschaft rechtmäßig, sicher, wirksam und rasch 

übermittelt werden können. 
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(2) Beginnt eine Fluggesellschaft mit der Nutzung des Routers gemäß Absatz 1, so 

übermittelt sie diese Informationen bis zu dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Geltungsbeginn dieser Verordnung weiterhin über den Router an die zuständigen 

Behörden des betreffenden Mitgliedstaats. Wenn jedoch nach Auffassung dieses 

Mitgliedstaats objektive Gründe eine Einstellung dieser Nutzung rechtfertigen und er 

die Fluggesellschaft entsprechend unterrichtet, stellt die Fluggesellschaft die 

Nutzung ab dem von dem Mitgliedstaat festgelegten geeigneten Tag wieder ein. 

(3) Der zuständige Mitgliedstaat 

a) setzt sich mit der eu-LISA ins Benehmen, bevor er der freiwilligen Nutzung 

des Routers nach Absatz 1 zustimmt; 
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b) gibt der betreffenden Fluggesellschaft – außer in hinreichend begründeten 

dringenden Fällen – Gelegenheit, zu ihrer Absicht, die Nutzung nach Absatz 2 

einzustellen, Stellung zu nehmen und gegebenenfalls auch die eu-LISA dazu 

zu konsultieren; 

c) unterrichtet die eu-LISA und die Kommission unverzüglich über jede Nutzung, 

der sie zugestimmt hat, und über jede Einstellung dieser Nutzung und legt dazu 

alle erforderlichen Informationen vor, einschließlich des Tags des Beginns der 

Nutzung, des Tags der Einstellung der Nutzung und der Gründe für die 

Einstellung. 
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KAPITEL 7 

AUFSICHT, SANKTIONEN, STATISTIKEN UND HANDBUCH 

Artikel 36 

Nationale API-Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere nationale API-Aufsichtsbehörden, 

die dafür zuständig sind, die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung 

durch die Fluggesellschaften in ihrem Hoheitsgebiet zu überwachen und die 

Einhaltung dieser Bestimmungen sicherzustellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen API-Aufsichtsbehörden über 

alle erforderlichen Mittel und alle erforderlichen Untersuchungs- und 

Durchsetzungsbefugnisse verfügen, um ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung 

wahrzunehmen und gegebenenfalls auch die in Artikel 30 genannten Sanktionen zu 

verhängen. Sie legen detaillierte Vorschriften für die Wahrnehmung dieser Aufgaben 

und die Ausübung dieser Befugnisse fest, um sicherzustellen, dass diese wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sind und gemäß den im Unionsrecht garantierten 

Grundrechten geeigneten Schutzvorkehrungen unterliegen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission bis zu dem in Artikel 46 Absatz 2 

genannten Geltungsbeginn dieser Verordnung die Namen und Kontaktdaten der von 

ihnen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels benannten Behörden und 

übermitteln ihr die gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels erlassenen detaillierten 

Vorschriften. Sie melden der Kommission unverzüglich alle diesbezüglichen 

Änderungen. 

(4) Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden nach Artikel 51 der Verordnung 

(EU) 2016/679 bleiben von diesem Artikel unberührt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=


 

 494 

Artikel 37 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 

diese Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der 

Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen bis 

zu dem in Artikel 46 Absatz 2 festgelegten Geltungsbeginn dieser Verordnung mit 

und melden ihr unverzüglich alle diesbezüglichen Änderungen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen API-Aufsichtsbehörden bei 

der Entscheidung darüber, ob sie Sanktionen verhängen, und bei der Festlegung 

von Art und Höhe der Sanktionen die relevanten Umstände berücksichtigen, 

darunter eventuell 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) frühere Verstöße der Fluggesellschaft; 

c) allgemeines Ausmaß der Zusammenarbeit der Fluggesellschaft mit den 

zuständigen Behörden; 

d) Größe der Fluggesellschaft, z. B. die Zahl der jährlich beförderten 

Fluggäste; 

e) Grad des Verschuldens der Fluggesellschaft; 

f) ob andere nationale API-Aufsichtsbehörden bereits früher Sanktionen gegen 

dieselbe Fluggesellschaft wegen desselben Verstoßes verhängt haben. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei dem wiederholten Versäumnis, API-

Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 zu übermitteln, Sanktionen in Höhe von bis zu 

2 % des von der Fluggesellschaft im vorangegangenen Geschäftsjahr 

erwirtschafteten weltweiten Jahresumsatzes verhängt werden können. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Nichteinhaltung anderer in dieser 

Verordnung festgelegter Verpflichtungen mit verhältnismäßigen Sanktionen, auch 

finanzieller Art, geahndet wird. 

Artikel 38 

Statistiken 

(1) Um die Durchführung und Überwachung dieser Verordnung zu unterstützen, 

veröffentlicht die eu-LISA auf der Grundlage der in Absatz 5 genannten 

statistischen Informationen vierteljährlich Statistiken über die Funktionsweise des 

Routers und über die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten 

Verpflichtungen durch die Fluggesellschaften. Diese Statistiken dürfen keine 

Identifizierung von Einzelpersonen ermöglichen. 

(2) Für die in Absatz 1 genannten Zwecke übermittelt der Router die in Absatz 5 

aufgeführten Daten automatisch an den in Artikel 39 der Verordnung 

(EU) 2019/817 genannten zentralen Speicher für Berichte und Statistiken. 
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(3) Um die Durchführung und Überwachung dieser Verordnung zu unterstützen, 

stellt die eu-LISA jeweils zum Jahresende statistische Daten in einem Bericht zum 

Vorjahr zusammen. Sie veröffentlicht diesen Jahresbericht und übermittelt ihn dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten, der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

und den nationalen Aufsichtsbehörden nach Artikel 36. In dem Jahresbericht dürfen 

weder vertrauliche Arbeitsmethoden offengelegt werden, noch darf er laufende 

Untersuchungen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gefährden. 

(4) Die eu-LISA stellt der Kommission auf deren Ersuchen hin Statistiken zu 

spezifischen Aspekten im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Verordnung 

▌sowie die in Absatz 3 genannten Statistiken zur Verfügung. 
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(5) Der zentrale Speicher für Berichte und Statistiken stellt der eu-LISA die für die 

Berichterstattung gemäß Artikel 45 und für die Erstellung von Statistiken gemäß dem 

vorliegenden Artikel erforderlichen statistischen Angaben zur Verfügung, wobei 

diese Statistiken zu API-Daten jedoch keine Identifizierung der betreffenden 

Fluggäste ermöglichen dürfen: 

a) Angabe, ob die Daten einen Fluggast oder ein Besatzungsmitglied betreffen; 

b) Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Geburtsjahr des Fluggastes oder des 

Besatzungsmitglieds; 

c) Datum, ursprünglicher Abflugsort, Abflugsflughafen sowie Ankunftsdatum 

und Ankunftsflughafen; 

d) Art des Reisedokuments, aus drei Buchstaben bestehender Code des 

ausstellenden Staates und Datum des Ablaufs seiner Gültigkeitsdauer; 

e) Zahl der insgesamt für den betreffenden Flug abgefertigten Reisenden; 
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f) Code der Fluggesellschaft, die den Flug durchführt; 

g) Angabe, ob es sich um einen Linienflug oder um einen Gelegenheitsflug 

handelt; 

h) Angabe, ob API-Daten zum Zeitpunkt des Abfertigungsschlusses übermittelt 

wurden; 

i) Angabe, ob die personenbezogenen Daten des Fluggastes richtig, vollständig 

und aktuell waren; 

j) technische Mittel zur Erfassung der API-Daten. 
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(6) Für die Zwecke der Berichterstattung nach Artikel 45 und zur Erstellung der 

Statistiken gemäß dem vorliegenden Artikel speichert die eu-LISA die Daten nach 

Absatz 5 dieses Artikels in dem zentralen Speicher für Berichte und Statistiken nach 

Artikel 39 der Verordnung (EU) 2019/817. Sie speichert diese Daten gemäß 

Absatz 2 für einen Zeitraum von fünf Jahren, wobei die Daten keine 

Identifizierung der betreffenden Fluggäste ermöglichen dürfen. Zur 

Durchführung und Überwachung dieser Verordnung stellt der zentrale Speicher 

für Berichte und Statistiken ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der PIUs 

und anderer einschlägiger Behörden der Mitgliedstaaten anpassbare Berichte und der 

in Absatz 5 genannten Statistiken zu API-Daten bereit. 
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(7) Die Verwendung der in Absatz 5 genannten Daten darf nicht zu dem in Artikel 22 

der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Profiling von Personen oder einer 

Diskriminierung von Personen aus den in Artikel 21 der Charta genannten 

Gründen führen. Die in Absatz 5 genannten Daten dürfen weder für den Vergleich 

und den Abgleich oder noch für eine Kombination mit personenbezogenen Daten 

verwendet werden. 

(8) Die von der eu-LISA zur Überwachung der Entwicklung und der Funktionsweise des 

Routers eingeführten Verfahren gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/817 umfassen die Möglichkeit, regelmäßige Statistiken zur Sicherstellung 

dieser Überwachung zu erstellen. 
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Artikel 39 

Handbuch 

Die Kommission erstellt in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, anderen 

einschlägigen Behörden der Mitgliedstaaten, den Fluggesellschaften und den zuständigen 

Einrichtungen und Agenturen der Union ein Handbuch mit Leitlinien, Empfehlungen und 

bewährten Verfahren für die Durchführung dieser Verordnung, insbesondere in Bezug auf 

die Vereinbarkeit mit den Grundrechten und auf Sanktionen gemäß Artikel 37, und macht 

dieses öffentlich zugänglich. 

Bei dem Handbuch werden bereits bestehende einschlägige Handbücher berücksichtigt. 

Die Kommission nimmt das Handbuch in Form einer Empfehlung an. 
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KAPITEL 8 

AUSWIRKUNGEN AUF ANDERE BESTEHENDE INSTRUMENTE 

Artikel 40 

Aufhebung der Richtlinie 2004/82/EG 

Die Richtlinie 2004/82/EG wird ab dem in Artikel 46 Absatz 2 dieser Verordnung 

festgelegten Geltungsbeginn aufgehoben. 
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Artikel 41 

Änderungen der Verordnung (EU) 2018/1726 

Die Verordnung (EU) 2018/1726 wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 13b 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Router 

In Bezug auf die Verordnungen (EU) 2024/...*+ und (EU) 2024/...**++ des 

Europäischen Parlaments und des Rates nimmt die Agentur die ihr durch die 

genannten Verordnungen übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit dem 

Router wahr. 

___________ 

* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Erhebung und Übermittlung vorab übermittelter Fluggastdaten (API) zur 

Verbesserung und Erleichterung der Kontrollen an den Außengrenzen, zur 

Änderung der Verordnung (EU) 2019/817 und der Verordnung (EU) 

2018/1726 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2004/82/EG des Rates (ABl. L 

..., ELI: ...). 

**  Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

über die Erhebung und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und 

schwerer Kriminalität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (ABl. 

L ..., ELI: ...). 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/… (2022/0424(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel, die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung 
einfügen. 

++  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS …/… (2022/0425(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel, die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung 
einfügen. 
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2. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Sitz der Agentur ist Tallinn, Estland. 

Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem 

Betriebsmanagement gemäß Artikel 1 Absätze 4 und 5 sowie den Artikeln 3 

bis 9, 11, [13a] und 13b werden am technischen Standort in Straßburg 

(Frankreich) erfüllt. 

Ein Back-up-Standort, der beim Ausfall eines IT-Großsystems dessen Betrieb 

sicherstellen kann, wird in Sankt Johann im Pongau (Österreich) eingerichtet.“ 
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3. Artikel 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe eeb wird eingefügt: 

„eeb) die Berichte über den Stand der Entwicklung des Routers nach Artikel 45 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+ anzunehmen;“  

___________ 

* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Erhebung und Übermittlung vorab übermittelter 

Fluggastdaten (API) zur Verbesserung und Erleichterung der 

Kontrollen an den Außengrenzen, zur Änderung der Verordnung 

(EU) 2019/817 und der Verordnung (EU) 2018/1726 sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 2004/82/EG des Rates (ABl. L ..., ELI: 

...).“ 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/… (2022/0424(COD)) einfügen. 
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b) Buchstabe ff erhält folgende Fassung: 

„ff) die Berichte über die technische Funktionsweise der folgenden Systeme 

anzunehmen: 

i) SIS nach Artikel 60 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/1861 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* und Artikel 74 Absatz 8 

der Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und 

des Rates**; 

ii) VIS nach Artikel 50 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 

und Artikel 17 Absatz 3 des Beschlusses 2008/633/JI; 

iii) EES nach Artikel 72 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2226; 
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iv) ETIAS gemäß Artikel 92 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2018/1240; 

v) ECRIS-TCN und ECRIS-Referenzimplementierung nach 

Artikel 36 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2019/816; 

vi) die Interoperabilitätskomponenten nach Artikel 78 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2019/817, Artikel 74 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2019/818 und für den Router nach Artikel 79 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates***+ und Artikel 45 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/... 

des Europäischen Parlaments und des Rates****++; 

vii) e-CODEX-System nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2022/850; 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS 75/23 (2021/0410(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel, die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung 
einfügen. 

++  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 
Dokument PE-CONS …/… (2022/0424(COD)) einfügen. 
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___________ 

*  Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, 

den Betrieb und die Nutzung des Schengener 

Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, 

zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des 

Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 (ABl. L 312 

vom 7.12.2018, S. 14). 

**  Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, 

den Betrieb und die Nutzung des Schengener 

Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen 

Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in 

Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 

2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der Kommission 

(ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56). 
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***  Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom ... über die automatisierte Abfrage und den 

Austausch von Daten für die polizeiliche Zusammenarbeit 

und zur Änderung der Beschlüsse 2008/615/JI und 

2008/616/JI des Rates sowie der Verordnungen (EU) 

2018/1726, (EU) 2019/817 und (EU) 2019/818 des 

Europäischen Parlaments und des Rates (Prüm-II-

Verordnung) (ABl. L ..., ELI: ...). 

**** Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Erhebung und Übermittlung vorab 

übermittelter Fluggastdaten (API) zur Verbesserung und 

Erleichterung der Kontrollen an den Außengrenzen, zur 

Änderung der Verordnung (EU) 2019/817 und der 

Verordnung (EU) 2018/1726 sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 2004/82/EG des Rates (ABl. L ..., ELI: ...).“ 
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c) Buchstabe hh erhält folgende Fassung: 

„hh) förmliche Stellungnahmen zu den Berichten des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten über seine Überprüfungen nach Artikel 56 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1861, Artikel 42 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008, Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 603/2013, Artikel 56 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2017/2226, Artikel 67 der Verordnung (EU) 2018/1240, Artikel 29 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/816, Artikel 52 der Verordnungen 

(EU) 2019/817 und (EU) 2019/818, Artikel 60 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates*+ und 

Artikel 22 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates**++ anzunehmen und für geeignete 

Folgemaßnahmen zu diesen Überprüfungen zu sorgen; 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Nummer der im Dokument PE-CONS 75/23 

(2021/0410(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 
++  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/… (2022/0424(COD)) einfügen. 
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___________ 

*  Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom ... über die automatisierte Abfrage und den Austausch 

von Daten für die polizeiliche Zusammenarbeit und zur Änderung 

der Beschlüsse 2008/615/JI und 2008/616/JI des Rates sowie der 

Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 und (EU) 2019/818 

des Europäischen Parlaments und des Rates (Prüm-II-Verordnung) 

(ABl. L ..., ELI: ...). 

** Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Erhebung und Übermittlung vorab übermittelter 

Fluggastdaten (API) zur Verbesserung und Erleichterung der 

Kontrollen an den Außengrenzen, zur Änderung der Verordnung 

(EU) 2019/817 und der Verordnung (EU) 2018/1726 sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 2004/82/EG des Rates (ABl. L ..., ELI: 

...).“ 
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4. Artikel 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

„a) Folgender Buchstabe dd wird eingefügt: 

dd) die API-PNR-Beratergruppe.“ 
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Artikel 42 

Änderungen der Verordnung (EU) 2019/817 

1. Artikel 39 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Es wird ein zentraler Speicher für Berichte und Statistiken (CRRS) 

eingerichtet, um die Ziele des EES, des VIS, des ETIAS sowie des SIS gemäß 

den entsprechenden geltenden Rechtsinstrumenten zu unterstützen und 

systemübergreifende statistische Daten und analytische Berichte für politische 

und operative Zwecke sowie für die Zwecke der Datenqualität bereitzustellen. 

Der CRRS unterstützt auch die Ziele der Verordnung (EU) 2024/... des 

Europäischen Parlaments und des Rates*+. 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/… (2022/0424(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel, die Amtsblattfundstelle und die ELI-Kennung jener Verordnung 
einfügen. 
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(2) Die eu-LISA sorgt an ihren technischen Standorten für die Einrichtung, die 

Implementierung und das Hosting des CRRS, das logisch nach den EU-

Informationssystemen getrennt die Daten und Statistiken nach Artikel 63 der 

Verordnung (EU) 2017/2226, Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, 

Artikel 84 der Verordnung (EU) 2018/1240, Artikel 60 der Verordnung 

(EU) 2018/1861 und Artikel 16 der Verordnung (EU) 2018/1860 enthält. Die 

eu-LISA erhebt auch die Daten und Statistiken des in Artikel 38 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2024/…*+ genannten Routers. Der Zugang zum CRRS 

erfolgt in Form eines kontrollierten, gesicherten Zugangs und spezifischer 

Nutzerprofile und wird den in Artikel 63 der Verordnung (EU) 2017/2226, 

Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, Artikel 84 der Verordnung 

(EU) 2018/1240, Artikel 60 der Verordnung (EU) 2018/1861 und Artikel 45 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/…*+ genannten Behörden ausschließlich 

zu Berichterstattungs- und Statistikzwecken gewährt.“ 

________________ 

* Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Erhebung und Übermittlung vorab übermittelter Fluggastdaten 

(API) zur Verbesserung und Erleichterung der Kontrollen an den 

Außengrenzen, zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/817 und der 

Verordnung (EU) 2018/1726 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 

2004/82/EG des Rates (ABl. L ..., ELI: ...).“ 

                                                 
+  Amt für Veröffentlichungen: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in 

Dokument PE-CONS …/… (2022/0424(COD)) einfügen. 
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KAPITEL 9 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Artikel 43 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die 

Kommission den Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 

Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 
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Artikel 44 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 7, Artikel 6 

Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 6 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem [Tag der Annahme dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission 

erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 

Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widerspricht einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 7, Artikel 6 Absatz 3 und 

Artikel 10 Absatz 6 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder an einem im Beschluss 

über den Widerruf angegebenen späteren Tag wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 6 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 

Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. Hat das 

Europäische Parlament oder der Rat Einwände erhoben, so kann weder das 

Europäische Parlament noch der Rat die stillschweigende Verlängerung nach 

Absatz 2 dieses Artikels nicht ablehnen. 
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(5) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(6) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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Artikel 45 

Überwachung und Evaluierung 

(1) Die eu-LISA stellt sicher, dass zur Überwachung der Entwicklung und der 

Funktionsweise des Routers geeignete Verfahren vorhanden sind, wobei für die 

Entwicklung Ziele in Bezug auf Planung und Kosten und für die Funktionsweise 

Ziele in Bezug auf die technische Leistung, Kostenwirksamkeit, Sicherheit und 

Dienstleistungsqualität festzulegen sind. 

(2) Während der Entwicklungsphase des Routers erstellt eu-LISA bis zum [ein Jahr nach 

Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] und danach jedes Jahr einen Bericht über 

den Stand der Entwicklung des Routers und übermittelt diesen dem Europäischen 

Parlament und dem Rat. Dieser Bericht enthält genaue Angaben über die 

angefallenen Kosten und über etwaige Risiken, welche sich auf die Gesamtkosten 

auswirken könnten, die gemäß Artikel 32 zulasten des Gesamthaushaltsplans der 

Union gehen. 
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(3) Sobald der Router in Betrieb geht, erstellt eu-LISA einen Bericht, in dem detailliert 

dargelegt wird, wie die Ziele, insbesondere in Bezug auf die Planung und die Kosten, 

erreicht wurden, und in dem etwaige Abweichungen begründet werden, und 

übermittelt diesen dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(4) Die Kommission erstellt bis zum [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

und danach alle vier Jahre einen Bericht mit einer Gesamtevaluierung dieser 

Verordnung, in deren Rahmen die Notwendigkeit und der Zusatznutzen der 

Erhebung von API-Daten aufgezeigt wird, einschließlich einer Bewertung 

a) der Anwendung dieser Verordnung; 

b) des Umfangs, in dem die Ziele dieser Verordnung erreicht wurden; 

c) der Auswirkungen dieser Verordnung auf die jeweiligen durch das Unionsrecht 

geschützten Grundrechte; 
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d) der Auswirkungen dieser Verordnung auf die Reiseerfahrung rechtmäßig 

reisender Fluggäste; 

e) der Auswirkungen dieser Verordnung auf die Wettbewerbsfähigkeit des 

Luftfahrtsektors und die Belastung der Unternehmen; der Bericht der 

Kommission befasst sich auch mit der Wechselwirkung dieser Verordnung 

mit anderen einschlägigen Rechtsakten der Union, insbesondere der 

Verordnungen (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EG) Nr. 767/2008, um 

die Gesamtauswirkungen der damit verbundenen Meldepflichten auf die 

Fluggesellschaften zu bewerten, Bestimmungen zu ermitteln, die zur 

Verringerung der Belastung der Fluggesellschaften gegebenenfalls 

aktualisiert und vereinfacht werden können, und Aktionen und Maßnahmen 

zu prüfen, die zur Senkung des Gesamtkostendrucks auf die 

Fluggesellschaften ergriffen werden könnten; 
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f) der Qualität der vom Router an die zuständige Grenzbehörde übermittelten 

Daten; 

g) der Leistung des Routers mit Blick auf die zuständigen Grenzbehörden. 

(5) Die Kommission übermittelt den Evaluierungsbericht dem Europäischen Parlament, 

dem Rat, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten und der Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte. Auf der Grundlage der Evaluierung legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung vor. 
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(6) Die Mitgliedstaaten und die Fluggesellschaften stellen der eu-LISA und der 

Kommission auf deren Ersuchen die Informationen zur Verfügung, die für die 

Erstellung der in den Absätzen 2, 3 und 4 genannten Berichte erforderlich sind, wie 

Daten zu den Ergebnissen der anhand von API-Daten an den Außengrenzen über die 

Informationssysteme der Union und die nationalen Datenbanken durchgeführten 

Vorabkontrollen. Insbesondere stellen die Mitgliedstaaten quantitative und 

qualitative Informationen über die Erhebung von API-Daten aus operativer Sicht 

zur Verfügung. Bei den bereitgestellten Informationen darf es sich nicht um 

personenbezogene Daten handeln. Die Mitgliedstaaten können davon absehen, 

solche Informationen bereitzustellen, soweit dies erforderlich ist, um vertrauliche 

Arbeitsmethoden nicht offenzulegen oder um laufende Untersuchungen ihrer 

zuständigen Grenzbehörden nicht zu gefährden. Die Kommission stellt sicher, dass 

alle übermittelten vertraulichen Informationen angemessen geschützt werden. 
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Artikel 46 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt, sobald seit dem von der Kommission gemäß Artikel 34 bestimmten Tag der 

Inbetriebnahme des Routers zwei Jahre verstrichen sind. 

Außerdem gilt Folgendes: 

a) Artikel 5 Absätze 7 und 8, Artikel 6 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 6, Artikel 13 

Absatz 4, Artikel 14 Absatz 6, Artikel 18 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 2, Artikel 24 

Absatz 2, Artikel 25, Artikel 28, Artikel 29, Artikel 32 Absatz 1, Artikel 34, 

Artikel 43 und Artikel 44 gelten ab dem [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 
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b) Artikel 5 Absatz 6, Artikel 12, Artikel 15, Artikel 16 Absätze 1, 3 und 4, Artikel 18 

▌, Artikel 20, Artikel 26, Artikel 27, Artikel 33 und Artikel 35 gelten ab dem von 

der Kommission gemäß Artikel 34 bestimmten Tag der Inbetriebnahme des Routers. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0377
Vorab übermittelte Fluggastdaten: Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
und Verfolgung von terroristischen Strafdaten und schwerer Kriminalität
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Erhebung und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/818 (COM(2022)0731 – C9-
0427/2022 – 2022/0425(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0731),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 87 
Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf 
deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-
0427/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 27. 
April 20231,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 13. März 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und Tourismus,

                                                
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 97.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9‑0411/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2022)0425 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. April 2024 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Erhebung und Übermittlung von API-Daten zur Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/818  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 228 vom 29.6.2023, S. 97. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die länderübergreifende Dimension der schweren und organisierten Kriminalität und 

die anhaltende Bedrohung durch Terroranschläge auf europäischem Boden erfordern 

geeignete Maßnahmen auf Unionsebene, mit denen die Sicherheit in einem Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen gewährleistet wird. 

Informationen über Fluggäste wie Fluggastdatensätze (Passenger Name Records – 

PNR) und insbesondere vorab übermittelte Fluggastdaten (Advance Passenger 

Information – API) sind unverzichtbar, wenn es darum geht, mit einem hohen Risiko 

behaftete Fluggäste, und zwar auch solche, die den Strafverfolgungsbehörden nicht 

anderweitig bekannt sind, zu identifizieren, Verbindungen zwischen den Mitgliedern 

krimineller Gruppen herzustellen und Terrorakte abzuwehren. 
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(2) Die Richtlinie 2004/82/EG3 des Rates schafft einen Rechtsrahmen für die Erhebung 

und Übermittlung von API-Daten durch die Fluggesellschaften mit dem Ziel, die 

Grenzkontrollen zu verbessern und die illegale Einwanderung zu bekämpfen, 

gestattet den Mitgliedstaaten jedoch auch, API-Daten zu Strafverfolgungszwecken zu 

verwenden. Durch die bloße Eröffnung dieser Möglichkeit entstehen allerdings 

einige Regelungslücken. Denn daraus folgt, dass ▌API-Daten nicht systematisch von 

den Fluggesellschaften für die Strafverfolgung erhoben und übermittelt werden. 

Auch gelten in dem Fall, dass die Mitgliedstaaten von dieser Möglichkeit Gebrauch 

machen, für die Fluggesellschaften nach dem jeweils geltenden nationalen Recht 

unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf den Zeitpunkt und die Art der 

Erhebung und Übermittlung der API-Daten zu diesem Zweck. Diese Unterschiede 

bedeuten nicht nur für die Fluggesellschaften unnötige Kosten und Komplikationen, 

sondern beeinträchtigen auch die innere Sicherheit der Union und die wirksame 

Zusammenarbeit zwischen den jeweils zuständigen Strafverfolgungsbehörden der 

Mitgliedstaaten. Darüber hinaus werden mit der Erleichterung der Grenzkontrollen 

und der Strafverfolgung sehr unterschiedliche Ziele verfolgt, und es wäre sinnvoll, 

für jedes einen eigenen Rechtsrahmen für die Erhebung und Übermittlung von API-

Daten zu schaffen. 

                                                 
3 Richtlinie 2004/82/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Verpflichtung von 

Beförderungsunternehmen, Angaben über die beförderten Personen zu übermitteln 
(ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 24). 
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(3) Die Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates4 enthält 

Vorschriften für die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur 

Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten 

und schwerer Kriminalität. Nach dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten die 

erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die Fluggesellschaften 

die PNR-Daten einschließlich etwaiger API-Daten der nationalen PNR-Zentralstelle 

(im Folgenden „PIU“) übermitteln, die nach Maßgabe dieser Richtlinie eingerichtet 

wurde, soweit sie solche Daten im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit bereits 

erhoben haben. Folglich garantiert die Richtlinie die Erhebung und Übermittlung von 

API-Daten nicht in allen Fällen, da Fluggesellschaften für die Geschäftszwecke 

solche vollständigen Datensätze nicht zu erheben brauchen. Es ist wichtig, dass die 

PIUs die API-Daten zusammen mit den PNR-Daten empfangen, da nur durch die 

gemeinsame Verarbeitung dieser Daten die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, terroristische Straftaten und schwere 

Kriminalität wirksam verhüten, aufdecken, untersuchen und verfolgen zu können. 

Insbesondere können durch die gemeinsame Datenverarbeitung die Fluggäste genau 

identifiziert werden, die von diesen Behörden möglicherweise nach geltendem Recht 

weiter überprüft werden sollten. Außerdem ist in dieser Richtlinie nicht im Einzelnen 

festgelegt, welche Informationen die API-Daten umfassen. Aus diesen Gründen 

sollten ergänzende Vorschriften erlassen werden, um die Fluggesellschaften zu 

verpflichten, einen genau definierten Satz API-Daten zu erheben und anschließend 

zu übermitteln; diese Anforderungen sollten gelten, wenn die Fluggesellschaften 

nach der genannten Richtlinie verpflichtet sind, zu demselben Flug PNR-Daten zu 

erheben und zu übermitteln. 

                                                 
4 Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, 
Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 
Kriminalität (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 132). 
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(4) Deshalb ist es notwendig, auf Unionsebene klare, einheitliche und effektive 

Vorschriften für die Erhebung und Übermittlung von API-Daten zum Zwecke der 

Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von terroristischen 

Straftaten und schwerer Kriminalität auf Unionsebene zu erlassen. 

(5) Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen den beiden Rechtsakten sollte diese 

Verordnung so verstanden werden, dass sie die Vorschriften der Richtlinie (EU) 

2016/681 in der Auslegung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) 

ergänzt. Daher dürfen API-Daten im Rahmen dieser Verordnung ausschließlich in 

Übereinstimmung mit den hierin festgelegten spezifischen Anforderungen erhoben 

und übermittelt werden, einschließlich der Angabe, in welchen Situationen und auf 

welche Art dies zu erfolgen hat. Jedoch gelten die Vorschriften der Richtlinie für 

Angelegenheiten, die nicht in dieser Verordnung geregelt sind, insbesondere mit 

Blick auf die Vorschriften für die anschließende Verarbeitung der API-Daten, die die 

PIUs empfangen haben, den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, 

die Bedingungen für den Zugang der Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol), die Übermittlung an 

Drittländer, die Speicherung und Depersonalisierung sowie den Schutz 

personenbezogener Daten. Sofern diese Vorschriften anwendbar sind, gelten 

ebenfalls die Vorschriften der Richtlinie für Sanktionen und die nationalen 

Aufsichtsbehörden. Diese Verordnung sollte diese Vorschriften und daher 

insbesondere die Anforderungen und Vorkehrungen, die für die Verarbeitung von 

API-Daten durch die PIUs gelten, unberührt lassen. 
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(6) Durch die Erhebung und Übermittlung von API-Daten wird in die Privatsphäre 

natürlicher Personen eingegriffen, und es müssen ihre personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden. Damit ihre Grundrechte, insbesondere das Recht auf Achtung 

des Privatlebens und das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten nach der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“), in vollem 

Umfang geachtet werden, sollten geeignete Einschränkungen und 

Schutzvorkehrungen vorgesehen werden. Vor allem sollte die Verarbeitung von API-

Daten, insbesondere wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, immer 

streng auf den für die Zielsetzung dieser Verordnung erforderlichen und 

verhältnismäßigen Umfang beschränkt bleiben. Darüber hinaus sollte sichergestellt 

werden, dass die Verarbeitung der gemäß dieser Verordnung erhobenen und 

übermittelten API-Daten zu keiner unzulässigen Form der Diskriminierung im Sinne 

der Charta führt. 
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(7) Da diese Verordnung die Richtlinie (EU) 2016/681 ergänzt, sollten die in der 

Verordnung geregelten Verpflichtungen der Fluggesellschaften auch für alle Flüge 

gelten, für die die Mitgliedstaaten die Fluggesellschaften gemäß der Richtlinie (EU) 

2016/681 zur Übermittlung von PNR-Daten verpflichten müssen, ▌und zwar 

unabhängig vom Niederlassungsort der Fluggesellschaften, die diese Flüge 

durchführen. Diese Flüge sollten sowohl Linien- als auch Gelegenheitsflüge und 

Flüge zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern (Drittstaatsflüge) ebenso wie Flüge 

zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten (EU-Flüge) betreffen, allerdings nur sofern 

diese Flüge im Hoheitsgebiet mindestens eines Mitgliedstaats starten, landen oder 

eine Zwischenlandung im Hoheitsgebiet mindestens eines Mitgliedstaats 

vornehmen, der seinen Beschluss mitgeteilt hat, die Richtlinie (EU) 2016/681 auf 

EU-Flüge gemäß Artikel 2 Absatz 1 der genannten Richtlinie und im Einklang mit 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) 

anzuwenden. Für die unter diese Verordnung fallenden EU-Flüge sollte ein 

solcher gezielter Ansatz, der in Anwendung von Artikel 2 der Richtlinie (EU) 

2016/681 eingeführt wurde und sich auf die Anforderungen einer wirksamen 

Strafverfolgung konzentriert, auch angesichts der Notwendigkeit, die Einhaltung 

der Anforderungen des Unionsrechts in Bezug auf die Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit der Datenverarbeitung, den freien Personenverkehr und die 

Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen sicherzustellen, erforderlich 

sein.  
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Die Erhebung von Daten anderer ziviler Luftfahrzeugbetreiber wie Flugschulen, 

Ambulanzflügen, Notflügen sowie Militärflügen sollte nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. Diese Verordnung sollte die 

Erhebung von Daten solcher Flüge gemäß nationalen Rechtsvorschriften, die mit 

dem Unionsrecht vereinbar sind, unberührt lassen. Die Kommission sollte die 

Durchführbarkeit einer EU-Regelung prüfen, mit der die Betreiber von 

Privatflügen verpflichtet werden, Fluggastdaten zu erheben und zu übermitteln. 

(8) Die Verpflichtungen der Fluggesellschaften zur Erhebung und Übermittlung von 

API-Daten gemäß dieser Verordnung sollten sich auf alle Fluggäste und 

Besatzungsmitglieder auf Flügen in die Union, auf Fluggäste und 

Besatzungsmitglieder auf Transitflügen, deren endgültiges Reiseziel außerhalb der 

Union liegt, sowie auf alle Flugbegleiter erstrecken, die von einer Fluggesellschaft 

im Rahmen ihrer Aufgaben auf einem Flug eingesetzt werden. 
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(9) Da die Richtlinie (EU) 2016/681 nicht für Inlandsflüge gilt, d. h. für Flüge, die im 

Hoheitsgebiet ein und desselben Mitgliedstaats ohne Zwischenlandung in einem 

anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat starten und landen, und angesichts der 

länderübergreifenden Dimension terroristischer Straftaten und der schweren 

Kriminalität, auf die sich diese Verordnung bezieht, sollten diese Flüge auch von 

deren Regelungsbereich ausgenommen sein. Diese Verordnung sollte allerdings nicht 

so verstanden werden, dass sie die Mitgliedstaaten in deren Möglichkeiten 

einschränkte, nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften und des Unionsrechts 

die Fluggesellschaften dazu zu verpflichten, API-Daten für solche Inlandsflüge zu 

erheben und zu übermitteln. 

(10) Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen den betreffenden Rechtsakten der 

Union und im Interesse der Einheitlichkeit und Kohärenz sollten die 

Begriffsbestimmungen dieser Verordnung gegebenenfalls an die 

Begriffsbestimmungen der Richtlinie (EU) 2016/681 und der Verordnung (EU) .../... 

angepasst und entsprechend ausgelegt und angewandt werden. 

[API Grenzmanagement]5. 

                                                 
5 ABl. C […] vom […], S. […]. 
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(11) Insbesondere sollten die Angaben, die zusammen die gemäß dieser Verordnung zu 

erhebenden und zu übermittelnden API-Daten bilden, genau denjenigen entsprechen, 

die in der Verordnung (EU) [API Grenzmanagement] klar und erschöpfend 

aufgeführt sind und sowohl Informationen über jeden Fluggast und jedes 

Besatzungsmitglied als auch Angaben über den Flug dieses Fluggastes und 

Besatzungsmitglieds umfassen. Gemäß dieser Verordnung und im Einklang mit 

internationalen Normen sollten diese Fluginformationen sofern verfügbar Angaben 

zu Sitzplätzen und Gepäck sowie Angaben zu der Grenzübergangsstelle der Einreise 

in das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats nur dann umfassen, wenn sich 

die API-Daten nicht auf EU-Flüge beziehen. Wenn Angaben zu Gepäck oder 

Sitzplätzen in anderen IT-Systemen verfügbar sind, über die die Fluggesellschaft, 

ihr Abfertiger, Systemanbieter oder die Flughafenbehörde verfügt, sollten die 

Fluggesellschaften diese Angaben in die Push-API-Nachrichten aufnehmen, die 

der PIU zu übermitteln sind. API-Daten im Sinne dieser Verordnung umfassen 

keine biometrischen Daten. 

(12) Um das Reisen ohne Mitführen eines Reisedokuments in den Fällen zu 

ermöglichen, in denen die Mitgliedstaaten eine solche Praxis nach 

innerstaatlichem Recht im Einklang mit dem Unionsrecht, auch auf der 

Grundlage eines internationalen Abkommens, zulassen, sollte es einem 

Mitgliedstaat möglich sein, die Fluggesellschaften zu verpflichten, den Fluggästen 

die Möglichkeit zu geben, API-Daten freiwillig auf automatisiertem Wege 

hochzuladen und diese Daten bei der Fluggesellschaft zu speichern, damit die 

Daten für künftige Flüge übernommen werden können. 
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(13) Zur Ermöglichung von Flexibilität und Innovation sollte es grundsätzlich jeder 

Fluggesellschaft überlassen bleiben, wie sie ihren Verpflichtungen in Bezug auf 

die Erhebung von API-Daten gemäß dieser Verordnung in Bezug auf die 

verschiedenen Arten von Fluggesellschaften im Sinne dieser Verordnung, ihre 

jeweiligen Geschäftsmodelle, wie z. B. Abfertigungszeiten und die 

Zusammenarbeit mit Flughäfen, nachkommt. Da es jedoch geeignete technische 

Lösungen gibt, die die automatische Erhebung bestimmter API-Daten 

ermöglichen und gleichzeitig gewährleisten, dass die betreffenden API-Daten 

korrekt, vollständig und aktuell sind, und angesichts der Vorteile des Einsatzes 

dieser Technologie hinsichtlich Wirksamkeit und Effizienz sollten die 

Fluggesellschaften verpflichtet werden, diese API-Daten aus den 

maschinenlesbaren Daten des Reisedokuments automatisch zu erheben. Ist die 

Verwendung solcher automatisierten Verfahren jedoch technisch in 

außergewöhnlichen Umständen nicht möglich, sollten die Fluggesellschaften die 

API-Daten ausnahmsweise manuell entweder beim Online-Abfertigung oder bei 

der Abfertigung am Flughafen erheben, um die Einhaltung ihrer Verpflichtungen 

aus dieser Verordnung sicherzustellen. 
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(14) Die Erhebung von API-Daten aus Reisedokumenten sollte auch mit den Standards 

der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) zu maschinenlesbaren 

Reisedokumenten im Einklang stehen, die mit der Verordnung (EU) 2019/1157 

des Europäischen Parlaments und des Rates6, der Richtlinie (EU) 2019/997 des 

Rates7 und der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates8 umgesetzt wurden. 

(15) Um für mehr Klarheit und Rechtssicherheit zu sorgen und zur Gewährleistung der 

Datenqualität und der verantwortungsvollen Nutzung der automatisierten 

Verfahren beizutragen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

technische Anforderungen und verfahrenstechnische Vorschriften zu erlassen, die 

die Fluggesellschaften bezüglich der Verwendung automatisierter Verfahren zur 

Erhebung maschinenlesbarer API-Daten im Rahmen dieser Verordnung einhalten 

sollten. 

                                                 
6 Verordnung (EU) 2019/1157 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 zur Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise von 
Unionsbürgern und der Aufenthaltsdokumente, die Unionsbürgern und deren 
Familienangehörigen ausgestellt werden, die ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben 
(ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 67). 

7 Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU-
Rückkehrausweises und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP (ABl. L 163 
vom 20.6.2019, S. 1). 

8 Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen 
für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten 
ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (ABl. L 385 vom 29.12.2004, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1157;Year2:2019;Nr2:1157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/99;Nr:2019;Year:99&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2252/2004;Nr:2252;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1157;Year2:2019;Nr2:1157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:12;Month:7;Year:2019;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/99;Nr:2019;Year:99&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:20;Month:6;Year:2019;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:20;Month:6;Year:2019;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2252/2004;Nr:2252;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:385;Day:29;Month:12;Year:2004;Page:1&comp=
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(16) Um Klarheit in Bezug auf die technischen Anforderungen zu schaffen, die für die 

Fluggesellschaften gelten und für die sichere, wirksame und rasche Übermittlung 

der von ihnen gemäß dieser Verordnung erhobenen API-Daten erforderlich sind, 

sollte die Kommission ermächtigt werden, Bestimmungen für die für diese 

Übermittlung zu verwendenden gemeinsamen Protokolle und unterstützten 

Datenformate festzulegen, einschließlich der Anforderungen an die 

Datensicherheit. 

(17) Um die Lesbarkeit der PNR-Daten durch die PIUs und das ordnungsgemäße 

Funktionieren ihrer PNR-Systeme zu gewährleisten, sollten solche PNR-

Nachrichten, d. h. die digitalen Nachrichten einer Fluggesellschaft, die einen oder 

mehrere Fluggastdatensätze enthalten, von den Fluggesellschaften übermittelt und 

vom Router in einem standardisierten Format mittels standardisierter Datenfelder 

oder -codes sowohl inhaltlich als auch strukturell übermittelt werden. Bevor der 

Router den Betrieb in Bezug auf andere PNR-Daten aufnimmt, sollten die von der 

eu-LISA durchzuführenden Tests die Fähigkeit, Geschwindigkeit und 

Zuverlässigkeit des Routers sicherstellen, um für eine solche Standardisierung zu 

sorgen. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die erforderlichen Schritte 

unternehmen, um die bestehenden Durchführungsvorschriften, die gemäß 

Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/681 erlassen wurden und gemeinsame 

Protokolle und unterstützte Datenformate enthalten, zu überarbeiten. Eine solche 

Überarbeitung sollte in enger Abstimmung mit Vertretern der Mitgliedstaaten 

erfolgen, um deren Fachwissen zu nutzen und sicherzustellen, dass die bewährten 

Verfahren, die sie bei der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 auf nationaler 

Ebene ausgearbeitet haben, auf EU-Ebene für das Funktionieren des Routers 

berücksichtigt werden. Die API-PNR-Kontaktgruppe sollte eine solche 

Überarbeitung unterstützen. 
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(18) Um zu vermeiden, dass Fluggesellschaften für die Übermittlung der im Rahmen 

dieser Verordnung erhobenen API-Daten viele einzelne Verbindungen zu den 

PIUs der Mitgliedstaaten einrichten und aufrechterhalten müssen und dass es zu 

den damit verbundenen Ineffizienzen und Sicherheitsrisiken kommt, sollte im 

Einklang mit dieser Verordnung und der Verordnung (EU) .../... [API 

Grenzmanagement] als Anschluss- und Verteilungspunkt für diese Übermittlung 

nur ein einziger Router auf Unionsebene eingerichtet und betrieben werden. Im 

Interesse der Effizienz und Kosteneffizienz sollte sich der Router, soweit technisch 

möglich und unter uneingeschränkter Einhaltung der Vorschriften dieser 

Verordnung und der Verordnung (EU) .../... [API Grenzmanagement], auf 

technische Komponenten anderer einschlägiger Systeme stützen, die nach dem 

Unionsrecht geschaffen wurden, insbesondere den Web-Dienst gemäß der 

Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates9, den 

Zugang für Beförderungsunternehmen gemäß der Verordnung (EU) 2018/124010 

des Europäischen Parlaments und des Rates und den Zugang für 

Beförderungsunternehmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11. Zur Verringerung der Auswirkungen 

auf die Luftfahrtunternehmen und zur Sicherstellung eines einheitlichen Ansatzes 

für sie, sollte die eu-LISA den Router – soweit technisch und betrieblich möglich – 

in einer Weise konzipieren, die im Einklang mit den Verpflichtungen steht, die den 

Luftfahrtunternehmen aus der Verordnung (EU) 2017/2226, der Verordnung 

(EU) 2018/1240 und der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 erwachsen. 

                                                 
9 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der 
Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von 
Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur 
Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens von Schengen 
sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 
vom 9.12.2017, S. 20). 

10 Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. September 2018 über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- 
und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und 
(EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1). 

11 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-
Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60). 
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(19) Um die Effizienz der Übermittlung von Flugverkehrsdaten zu verbessern und die 

Überwachung der an die PIUs übermittelten API-Daten zu unterstützen, sollte der 

Router von anderen Organisationen wie der Europäischen Organisation für 

Flugsicherung (Eurocontrol) erhobene Echtzeit-Flugverkehrsinformationen 

empfangen. 

(20) Der Router sollte nur dazu dienen, die Übermittlung von API-Daten von den 

Fluggesellschaften an die PIUs gemäß dieser Verordnung zu erleichtern, und 

keine API-Daten abspeichern. Um das Risiko eines unbefugten Zugriffs oder 

sonstigen Missbrauchs möglichst gering zu halten und gemäß dem Grundsatz der 

Datenminimierung darf daher eine Speicherung nur dann stattfinden, wenn sie 

für technische Zwecke im Zusammenhang mit der Übermittlung unbedingt 

erforderlich ist, und die API-Daten sollten unverzüglich, dauerhaft und 

automatisch aus dem Router gelöscht werden, sobald die Übermittlung 

abgeschlossen ist oder die API-Daten gegebenenfalls nach der vorliegenden 

Verordnung überhaupt nicht übermittelt werden dürfen. 

(21) Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Übermittlung von API-Daten vom 

Router aus zu gewährleisten, sollte die Kommission ermächtigt werden, detaillierte 

technische und verfahrenstechnische Vorschriften für diese Übermittlung 

festzulegen. Diese Vorschriften sollten gewährleisten, dass die Übermittlung 

sicher, wirksam und rasch erfolgt und sich auf die Reisen der Fluggäste und die 

Fluggesellschaften nicht mehr als nötig auswirkt. 
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(22) Damit die Fluggesellschaften so bald wie möglich von den Vorteilen der Nutzung 

des von der eu-LISA gemäß dieser Verordnung und der Verordnung (EU) .../... 

[API Grenzmanagement] entwickelten Routers profitieren und Erfahrungen mit 

dessen Nutzung sammeln können, sollten die Fluggesellschaften die Möglichkeit, 

aber nicht die Verpflichtung haben, den Router zur Übermittlung der 

Informationen zu nutzen, die sie im Rahmen der Richtlinie 2004/82/EG während 

eines Übergangszeitraums übermitteln müssen. Dieser Übergangszeitraum sollte 

beginnen, sobald der Router seinen Betrieb aufnimmt, und enden, wenn die 

Verpflichtungen aus der genannten Richtlinie nicht mehr gelten. Damit eine 

solche freiwillige Nutzung des Routers in verantwortungsvoller Weise erfolgt, 

sollte die vorherige schriftliche Zustimmung des zuständigen Mitgliedstaats, der 

die Informationen empfangen soll, auf Antrag der Fluggesellschaft und 

gegebenenfalls, nachdem dieser Mitgliedstaat Überprüfungen durchgeführt und 

Zusicherungen erhalten hat, erforderlich sein. Um zu vermeiden, dass 

Fluggesellschaften die Nutzung des Routers wiederholt beginnen und beenden, 

sollten sie, sobald sie mit der Nutzung auf freiwilliger Basis begonnen haben, 

verpflichtet werden, diese fortzusetzen, es sei denn, es gibt objektive Gründe, den 

Router nicht mehr für die Übermittlung der Informationen an den betreffenden 

zuständigen Mitgliedstaat zu verwenden, z. B. wenn sich herausstellt, dass die 

Informationen nicht rechtmäßig, sicher, wirksam und rasch übermittelt werden. 

Im Interesse der ordnungsgemäßen Anwendung dieser Möglichkeit der 

freiwilligen Nutzung des Routers und unter gebührender Berücksichtigung der 

Rechte und Interessen aller betroffenen Parteien sollte das dafür erforderliche 

Regelwerk für Beratung und für die Bereitstellung von Informationen geschaffen 

werden. Eine solche freiwillige Nutzung des Routers gemäß der Richtlinie 

2004/82/EG, wie sie diese Verordnung vorsieht, sollte nicht so verstanden werden, 

dass sie die den Fluggesellschaften und den Mitgliedstaaten aus dieser Richtlinie 

erwachsenden Verpflichtungen in irgendeiner Weise berührt. 

▌ 
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(23) Die automatisierte Erhebung von API-Daten sollte strikt auf die im 

Reisedokument enthaltenen alphanumerischen Daten beschränkt sein und darf 

nicht zur Erhebung biometrischer Daten aus dem Reisedokument führen. Da die 

Erhebung von API-Daten Teil der Abfertigung ist, sei es online oder am 

Flughafen, sollte damit keine Verpflichtung der Fluggesellschaften einhergehen, 

die Reisedokumente der Fluggäste zum Zeitpunkt des Einsteigens zu prüfen. Die 

Einhaltung dieser Verordnung sollte nicht bedeuten, dass die Fluggäste 

verpflichtet sind, beim Einsteigen ein Reisedokument mitzuführen.  

(24) Die in dieser Verordnung und in den entsprechenden delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten festgelegten Anforderungen sollten zu einer 

einheitlichen Umsetzung durch die Fluggesellschaften führen, wodurch die 

Kosten für die Zusammenschaltung ihrer jeweiligen Systeme minimiert werden. 

Um eine harmonisierte Umsetzung dieser Anforderungen durch die 

Fluggesellschaften zu erleichtern, insbesondere in Bezug auf die Datenstruktur, 

das Datenformat und das Übermittlungsprotokoll, sollte die Kommission auf der 

Grundlage ihrer Zusammenarbeit mit den PIUs, den anderen Behörden der 

Mitgliedstaaten, den Fluggesellschaften und den einschlägigen Agenturen der 

Union sicherstellen, dass das von der Kommission zu erstellende Handbuch alle 

erforderlichen Leitlinien und Klarstellungen enthält. 
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(25) Zur Verbesserung der Datenqualität sollte der Router überprüfen, ob die API-

Daten, die ihm von den Fluggesellschaften übermittelt werden, den unterstützten 

Datenformaten genügen. Wenn der Router festgestellt hat, dass die Daten nicht 

mit den unterstützten Datenformaten übereinstimmen, sollte er die betreffende 

Fluggesellschaft unverzüglich und automatisch davon in Kenntnis setzen. 

(26) Die Fluggäste sollten die Möglichkeit haben, bestimmte API-Daten während eines 

Online-Abfertigung selbst bereitzustellen. Zu diesen Verfahren könnte 

beispielsweise eine sichere App auf dem Smartphone, Computer oder der Webcam 

eines Fluggastes gehören, mit der die maschinenlesbaren Daten des 

Reisedokuments eingelesen werden können. Wenn die Fluggäste nicht online 

eingecheckt haben, sollten ihnen die Fluggesellschaften die Möglichkeit geben, die 

erforderlichen maschinenlesbaren API-Daten während der Abfertigung am 

Flughafen mithilfe eines Self-Service-Kiosks oder des Personals der 

Fluggesellschaft am Abfertigungsschalter zur Verfügung zu stellen. Unbeschadet 

der Freiheit der Fluggesellschaften, Flugpreise zu bestimmen und ihre 

Geschäftspolitik festzulegen, sollten die Verpflichtungen im Rahmen dieser 

Verordnung nicht zu unverhältnismäßigen Hindernissen für Fluggäste führen, die 

nicht in der Lage sind, Online-Mittel zur Bereitstellung von API-Daten zu nutzen, 

wie etwa zusätzliche Gebühren für die Bereitstellung von API-Daten am 

Flughafen. Darüber hinaus sollte in dieser Verordnung ein Übergangszeitraum 

vorgesehen werden, in dem die Fluggäste in jedem Fall die Möglichkeit erhalten, 

API-Daten im Rahmen der Online-Abfertigung manuell bereitzustellen. In 

solchen Fällen sollten die Fluggesellschaften Datenprüftechniken anwenden. 
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(27) Die Systeme für die automatische Datenerhebung und anderen im Rahmen dieser 

Verordnung eingerichteten Verfahren dürfen sich nicht negativ auf die 

Beschäftigten in der Luftfahrtbranche auswirken, denen Weiterbildungen und 

Umschulungen angeboten werden sollten, wodurch die Effizienz und 

Zuverlässigkeit der Datenerhebung und -übermittlung sowie die Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen in der Branche verbessert werden sollen. 

(28) Damit die gemeinsame Verarbeitung von API- und PNR-Daten sichergestellt wird – 

mit dem Ziel, Terrorismus und schwere Kriminalität in der Union wirksam zu 

bekämpfen und gleichzeitig die Eingriffe in die durch die Charta geschützten 

Grundrechte der Fluggäste auf ein Mindestmaß zu begrenzen –, sollten die 

zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten als PIUs fungieren und die gemäß 

dieser Verordnung erhobenen und übermittelten API-Daten empfangen, verarbeiten 

und schützen. Aus Gründen der Effizienz und zur Minimierung der 

Sicherheitsrisiken sollte der Router, der von der Agentur der Europäischen Union für 

das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts (eu-LISA) gemäß dieser Verordnung und der Verordnung (EU) .../... 

[API Grenzmanagement] konzipiert, entwickelt, gehostet und technisch gewartet 

wird, den jeweils zuständigen PIUs die API-Daten weiterleiten, die von den 

Fluggesellschaften im Rahmen dieser Verordnung erhoben und an den Router 

übermittelt werden. Da API-Daten, die personenbezogene Daten darstellen, 

besonders geschützt werden müssen und ihre Vertraulichkeit gewahrt werden muss, 

sollten sie in einem automatisierten Verfahren vom Router an die zuständigen PIUs 

übermittelt werden. Diese Verordnung sollte die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 

unberührt lassen, ein zentrales Dateneingangsportal einzurichten, das ihre 

Anbindung und Anpassung an den Router gewährleistet. 
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(29) Zur Gewährleistung der Einhaltung der in der Charta verankerten Rechte und zur 

Sicherstellung barrierefreier und inklusiver Reisemöglichkeiten, insbesondere für 

schutzbedürftige Gruppen und Menschen mit Behinderungen, und im Einklang 

mit den in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates12 festgelegten Rechten von behinderten Flugreisenden und 

Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität sollten die Fluggesellschaften mit 

Unterstützung der Mitgliedstaaten sicherstellen, dass jederzeit eine Möglichkeit 

zur Bereitstellung der erforderlichen Daten durch Fluggäste am Flughafen zur 

Verfügung steht. 

(30) Bei Drittstaatsflügen sollte der Router die API-Daten für alle Flüge, für die gemäß 

der Richtlinie (EU) 2016/681 die PNR-Daten ▌erhoben werden, der PIU des 

Mitgliedstaats übermitteln, in dessen Hoheitsgebiet der Flug ankommt oder startet. 

Der Router sollte den Flug und die entsprechenden PIUs anhand der Informationen 

im PNR-Buchungscode identifizieren, einem Datenelement, das sowohl in den API- 

als auch in den PNR-Datensätzen enthalten ist und die gemeinsame Verarbeitung der 

API- und PNR-Daten durch die PIUs ermöglicht. 

                                                 
12 Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden 
mit eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1). 
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(31) Bei den EU-Flügen gilt es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (EuGH) stärker zu differenzieren, damit unrechtmäßige 

Eingriffe in die durch die Charta geschützten Grundrechte der Fluggäste vermieden 

werden und die Vereinbarkeit mit der im Unionsrecht vorgesehenen Freizügigkeit 

und der Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen sichergestellt wird. Da 

sichergestellt werden muss, dass die API-Daten zusammen mit den PNR-Daten 

verarbeitet werden können, sollten die Vorschriften für die Auswahl der Flüge den 

Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2016/681 entsprechen. Aus diesen Gründen 

sollten die API-Daten zu diesen Flügen nur dann vom Router an die zuständigen 

PIUs übermittelt werden, wenn die Mitgliedstaaten die betreffenden Flüge in 

Anwendung von Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2016/681und im Einklang mit dem 

Auswahlprinzip gemäß dieser Verordnung ausgewählt haben. Nur in Fällen einer 

tatsächlichen und gegenwärtigen oder absehbaren terroristischen Bedrohung und 

auf der Grundlage eines Beschlusses, der auf einer Bewertung der 

Bedrohungslage beruht, zeitlich auf das absolut Notwendige beschränkt ist und 

wirksam überprüft werden kann, sollten die Mitgliedstaaten die Richtlinie (EU) 

2016/681 auf alle EU-Flüge anwenden können, die in ihrem Hoheitsgebiet 

ankommen oder von dort abgehen. In anderen Fällen sollte ein Auswahlprinzip 

vorgesehen werden. Auswahl bedeutet, wie der EuGH ausführt, dass die 

Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen zielgerichtet nur in Bezug auf bestimmte 

Flugverbindungen, Reisemuster oder Flughäfen nachkommen und diese Auswahl 

regelmäßig überprüfen.  
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Zudem sollte die Auswahl auf einer objektiven, hinreichend begründeten und 

diskriminierungsfreien Bewertung beruhen, die ausschließlich Kriterien 

berücksichtigt, die für die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung 

von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität von Bedeutung sind und 

in einem objektiven, auch indirekten, Zusammenhang mit der Beförderung von 

Fluggästen stehen. Die Mitgliedstaaten sollten alle einschlägigen Unterlagen im 

Zusammenhang mit der Bewertung aufbewahren, um eine ordnungsgemäße 

Überwachung zu ermöglichen und ihre Bewertung regelmäßig, mindestens jedoch 

alle 12 Monate, gemäß Artikel 13 Absatz 6 dieser Verordnung zu überprüfen. 

(32) Das Auswahlprinzip sollte im Rahmen dieser Verordnung auf EU-Flüge angewendet 

werden können, und so sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, der Agentur 

eu-LISA Listen der von ihnen ausgewählten Flüge oder Strecken ▌vorzulegen und 

diese in den Router einzugeben, damit diese dafür sorgen kann, dass nur API-Daten 

für diese Flüge oder Strecken vom Router an die betreffenden PIUs übermittelt 

werden und die API-Daten zu anderen EU-Flügen sofort dauerhaft gelöscht werden. 

(33) Um die Kohärenz zwischen den Auswahlprinzipien der verschiedenen 

Mitgliedstaaten zu erhöhen, sollte die Kommission den regelmäßigen 

Meinungsaustausch über die Wahl der Auswahlkriterien, einschließlich des 

Austausches über bewährte Verfahren, und – auf freiwilliger Grundlage – über die 

ausgewählten Flüge erleichtern. 
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(34) Damit die Wirksamkeit des Systems, das auf der Erhebung und Übermittlung von 

API-Daten gemäß dieser Verordnung und von PNR-Daten im Rahmen des mit der 

Richtlinie (EU) 2016/681 eingerichteten Systems beruht, für die Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung terroristischer Straftaten und schwerer 

Kriminalität nicht insbesondere dadurch gefährdet wird, dass die Umgehung der 

Maßnahmen ermöglicht wird, sollte die Angabe, welche EU-Flüge von den 

Mitgliedstaaten ausgewählt werden, vertraulich behandelt werden. Weil diese 

Informationen deshalb nicht an die Fluggesellschaften weitergegeben werden sollten, 

sollten diese dazu verpflichtet werden, die API-Daten zu allen unter diese 

Verordnung fallenden Flügen einschließlich aller EU-Flüge zu erheben und an den 

Router weiterzuleiten; dort sollte schließlich die erforderliche Auswahl getroffen 

werden. Wenn zu allen EU-Flügen API-Daten erhoben werden, erfahren außerdem 

die Fluggäste nicht, für welche Flüge entsprechend der Einschätzung der 

Mitgliedstaaten die API-Daten und damit auch die PNR-Daten an die PIUs 

übermittelt werden. Dadurch wird auch gewährleistet, dass Änderungen dieser 

Auswahl rasch und wirksam umgesetzt werden können, ohne dass den 

Fluggesellschaften unangemessene wirtschaftliche und betriebliche Belastungen 

entstünden.  
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(35) Diese Verordnung schließt im Einklang mit dem Unionsrecht und der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union die Erhebung und 

Übermittlung von API-Daten über EU-Flüge zum Zwecke der Bekämpfung der 

illegalen Einwanderung aus. 

(36) Im Interesse der Achtung des Grundrechts auf den Schutz personenbezogener Daten 

sollten in der vorliegenden Verordnung der Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter bestimmt und Vorschriften für Überprüfungen festgelegt 

werden. Damit eine effektive Kontrolle stattfinden kann, die personenbezogenen 

Daten ausreichend geschützt und die Sicherheitsrisiken möglichst klein gehalten 

werden, sollten auch Vorschriften für die Protokollierung, die Sicherheit der 

Datenverarbeitung und die Selbstkontrolle gelten. Soweit sich diese Vorschriften auf 

die Verarbeitung personenbezogener Daten beziehen, sollten sie im Einklang mit 

den allgemein geltenden Rechtsakten der Union über den Schutz personenbezogener 

Daten verstanden werden, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 und der Verordnung (EU) 2018/1725 des 

Europäischen Parlaments und des Rates14. ▌  

                                                 
13 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

14 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(37) Unbeschadet spezifischerer Vorschriften der vorliegenden Verordnung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten sollte die Verordnung (EU) 2016/679 für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Fluggesellschaften im 

Rahmen dieser Verordnung gelten. Die Richtlinie (EU) 2016/680 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 sollte auf die nach Maßgabe dieser 

Verordnung durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne 

dieser Verordnung durch die zuständigen nationalen Behörden im Sinne dieser 

Richtlinie zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 

von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der 

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Anwendung finden. Für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die eu-LISA sollte bei der 

Ausführung ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung die Verordnung 

(EU) 2018/1725 gelten. 

(38) Unter Berücksichtigung des Rechts der Fluggäste, über die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten informiert zu werden, sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass den Fluggästen zum Zeitpunkt der Flugbuchung und zum 

Zeitpunkt der Abfertigung genaue, leicht zugängliche und leicht verständliche 

Informationen über die Erhebung von API-Daten, die Übermittlung dieser Daten 

an die PIU und ihre Rechte als betroffene Personen zur Verfügung gestellt 

werden. 

                                                 
15 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(39) Um die Einhaltung des Grundrechts auf den Schutz personenbezogener Daten 

sicherzustellen, sollten in dieser Verordnung auch Vorschriften für Prüfungen 

festgelegt werden. Die Prüfungen, für die die Mitgliedstaaten zuständig sind, 

sollten von den in Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten 

Aufsichtsbehörden oder von einer von der Aufsichtsbehörde mit dieser Aufgabe 

betrauten Prüfstelle durchgeführt werden. 

(40) Die Verarbeitungsvorgänge im Rahmen dieser Verordnung, d. h. die Übermittlung 

von API-Daten von Fluggesellschaften über den Router an die Zentralstellen für 

Fluggastdaten der Mitgliedstaaten, dienen insbesondere der Unterstützung dieser 

Behörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Einklang mit der Richtlinie (EU) 

2016/861. Daher sollten die Mitgliedstaaten Behörden benennen, die für die 

Verarbeitung der Daten im Router, die Übermittlung der Daten vom Router an die 

Zentralstelle für Fluggastdaten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten 

im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2016/861 verantwortlich sind. Die 

Mitgliedstaaten sollten diese Behörden der Kommission und der durch die 

Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates16 

errichteten Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-

Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) 

melden. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Router sollten die 

Mitgliedstaaten gemeinsam Verantwortliche gemäß Artikel 21 der Richtlinie (EU) 

2016/680 sein.  

                                                 
16 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und 
des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99). 
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Separat sollten die Fluggesellschaften ihrerseits Verantwortliche für die 

Verarbeitung von personenbezogenen API-Daten sein, zu der sie nach dieser 

Verordnung verpflichtet sind. Auf dieser Grundlage sollten voneinander 

unabhängig sowohl die Fluggesellschaften als auch die zuständigen 

Grenzbehörden Verantwortliche für die jeweilige Verarbeitung von API-Daten 

nach dieser Verordnung sein. Da die eu-LISA für die Konzeption, die 

Entwicklung, das Hosting und die technische Verwaltung des Routers zuständig 

ist, sollte die eu-LISA der Auftragsverarbeiter für die Verarbeitung 

personenbezogener API-Daten über den Router sein, einschließlich der 

Übermittlung der Daten vom Router an die PIUs und der Speicherung dieser 

Daten auf dem Router, soweit eine solche Speicherung für technische Zwecke 

erforderlich ist. Die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten als gemeinsam 

Verantwortliche, z. B. für die Ermittlung und Bewältigung von 

Sicherheitsvorfällen, einschließlich Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten, sollten in einem Durchführungsrechtsakt festgelegt werden. Das Verhältnis 

zwischen den gemeinsam Verantwortlichen und der eu-LISA als 

Auftragsverarbeiter, einschließlich der Unterstützung der Verantwortlichen durch 

die eu-LISA durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, soweit 

möglich, um den Verpflichtungen des Verantwortlichen, auf Anträge auf 

Ausübung der Rechte der betroffenen Person zu reagieren, nachzukommen, sollte 

ebenfalls in einem Durchführungsrechtsakt festgelegt werden. 
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(41) Der Router sollte nur dazu dienen, die Übermittlung von API-Daten von den 

Fluggesellschaften an die PIUs gemäß dieser Verordnung zu erleichtern, und 

keine API-Daten abspeichern. Um das Risiko eines unbefugten Zugriffs oder 

sonstigen Missbrauchs möglichst gering zu halten und gemäß dem Grundsatz der 

Datenminimierung, sollte daher keinerlei Speicherung stattfinden, es sei denn, sie 

bleibt auf das für technische Zwecke im Zusammenhang mit der Übermittlung 

unbedingt erforderliche Maß beschränkt, und die API-Daten sollten unverzüglich, 

dauerhaft und automatisch aus dem Router gelöscht werden, sobald die 

Übermittlung abgeschlossen ist. 

(42) Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Übermittlung von API-Daten vom 

Router aus zu gewährleisten, sollte die Kommission ermächtigt werden, detaillierte 

technische und verfahrenstechnische Vorschriften für diese Übermittlung 

festzulegen. Diese Vorschriften sollten gewährleisten, dass die Übermittlung 

sicher, wirksam und rasch erfolgt und sich auf die Reisen der Fluggäste und die 

Fluggesellschaften nicht mehr als nötig auswirkt. 
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(43) Der Router, der gemäß dieser Verordnung und der Verordnung (EU) .../... [API 

Grenzmanagement] einzurichten und zu betreiben ist, sollte so konzipiert sein, dass 

für die Übermittlung der API-Daten weniger und einfachere technische Anbindungen 

nötig sind; diese sollten sich auf eine Anbindung je Fluggesellschaft und PIU 

beschränken. Deshalb erlegt diese Verordnung den PIUs und den Fluggesellschaften 

die Verpflichtung auf, eine solche Anbindung an den Router einzurichten und die 

erforderliche Anpassung daran vorzunehmen, damit das mit dieser Verordnung 

eingerichtete System zur Übermittlung von API-Daten ordnungsgemäß funktionieren 

kann. Die Konzeption und Entwicklung des Routers durch die eu-LISA sollte die 

wirksame und effiziente Anbindung und Anpassung der Systeme und 

Infrastrukturen der Fluggesellschaften ermöglichen, indem alle einschlägigen 

Standards und technischen Anforderungen festgelegt werden. Um das 

ordnungsgemäße Funktionieren des durch diese Verordnung geschaffenen 

Systems zu gewährleisten, sollten detaillierte Vorschriften festgelegt werden. Bei 

der Konzeption und Entwicklung des Routers sollte die eu-LISA sicherstellen, dass 

die von den Fluggesellschaften an die PIUs übermittelten API-Daten und 

sonstigen PNR-Daten während der Übertragung verschlüsselt werden. 
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(44) Angesichts des großen Interesses der Union sollten alle Kosten, die die eu-LISA bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung ▌in Bezug auf den 

Router entstehen, vom Unionshaushalt getragen werden, einschließlich für die 

Konzeption und Entwicklung des Routers, das Hosting und die technische 

Verwaltung des Routers sowie für die Governance-Struktur von der eu-LISA zur 

Unterstützung der Konzeption, Entwicklung, des Hostings und der technischen 

Verwaltung des Routers. Dies kann nach Maßgabe des anwendbaren Rechts ▌auch 

für Kosten gelten, die den Mitgliedstaaten in Verbindung mit ihrer Anbindung und 

Anpassung an den Router sowie der Wartung des Routers gemäß dieser 

Verordnung entstehen. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten dafür aus dem 

Unionshaushalt eine angemessene finanzielle Unterstützung erhalten. Zu diesem 

Zweck sollte der Finanzbedarf der Mitgliedstaaten aus dem Gesamthaushaltsplan 

der Union im Einklang mit den in den jeweiligen Rechtsakten der Union 

festgelegten Bestimmungen über die Förderfähigkeit und Kofinanzierungssätzen 

gedeckt werden. Der der eu-LISA jährlich zugewiesene EU-Beitrag sollte den 

Bedarf im Zusammenhang mit dem Hosting und der technischen Verwaltung des 

Routers auf der Grundlage einer von der eu-LISA durchgeführten Bewertung 

decken. Die Haushaltsmittel der Union sollten auch die Unterstützung von 

Fluggesellschaften und PIUs durch die eu-LISA, etwa durch Schulungen, 

abdecken, um die effektive Übertragung und Übermittlung von API-Daten über 

den Router zu ermöglichen. Die Kosten, die den unabhängigen nationalen 

Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit den ihnen gemäß dieser Verordnung 

übertragenen Aufgaben entstehen, werden zudem von den betreffenden 

Mitgliedstaaten getragen.  
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(45) Gemäß der Verordnung (EU) 2018/1726 können die Mitgliedstaaten die eu-LISA mit 

der Aufgabe betrauen, die Konnektivität mit den Fluggesellschaften zu erleichtern, 

um die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 zu 

unterstützen, insbesondere was die Erhebung und Übermittlung der PNR-Daten über 

einen Router angeht. Zu diesem Zweck und aus Gründen der Kostenwirksamkeit 

und Effizienz sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für die Fluggesellschaften 

sollte diese Verordnung die Fluggesellschaften dazu verpflichten, im Rahmen 

ihrer nationalen Maßnahmen zur Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 der 

genannten Richtlinie andere PNR-Daten, die unter die Richtlinie (EU) 2016/681 

fallen, an die Datenbanken ihrer jeweiligen PIUs zu übermitteln. 

(46) Um sicherzustellen, dass die betreffenden Daten rechtmäßig, sicher, wirksam und 

rasch verarbeitet werden, sollten die in dieser Verordnung festgelegten 

Vorschriften in Bezug auf den Router und die Übermittlung von API-Daten vom 

Router an die PIUs entsprechend für andere PNR-Daten gelten. Diese 

Vorschriften umfassen auch die Verpflichtungen dieser Verordnung in Bezug auf 

die Übertragung und Übermittlung von Daten im Zusammenhang mit EU-Flügen 

im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

(EuGH) sowie in Bezug auf die Anbindung der Fluggesellschaften und der PIU an 

den Router. Hinsichtlich der Vorschriften über den Zeitpunkt der Übertragung, 

die Übermittlungsprotokolle und die Datenformate, in denen die PNR-Nachrichten 

an den Router zu übermitteln sind, gelten Artikel 8 Absätze 3 bis 5 und Artikel 16 

der Richtlinie (EU) 2016/681. 
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(47) Es sollte klargestellt werden, dass sich die Verwendung des Routers im 

Zusammenhang mit anderen PNR-Daten nur auf die Art und Weise auswirkt, in 

der diese Daten übertragen und an die Datenbanken der PIUs der betreffenden 

Mitgliedstaaten übermittelt werden. Stattdessen gelten die Verpflichtungen dieser 

Verordnung in Bezug auf die Erhebung von API-Daten nicht für alle diese 

anderen PNR-Daten. Eine solche Erhebung sollte vielmehr weiterhin 

ausschließlich durch die Richtlinie (EU) 2016/681 geregelt werden, d. h. nur 

insoweit, als die Fluggesellschaften solche Daten bereits im Rahmen ihrer 

normalen Geschäftstätigkeit im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 der genannten 

Richtlinie erhoben haben. Darüber hinaus sollten, wie bei API-Daten, die von den 

Fluggesellschaften erhoben und den PIUs gemäß dieser Verordnung übermittelt 

werden, die Vorschriften dieser Richtlinie in Bezug auf Angelegenheiten, die nicht 

ausdrücklich unter diese Verordnung fallen, insbesondere die Vorschriften über 

die anschließende Verarbeitung anderer von den PIUs empfangener PNR-Daten, 

unberührt bleiben. Daher gelten diese Vorschriften weiterhin für diese Daten. 
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(48) Es ist nicht auszuschließen, dass die zentrale Infrastruktur, eine der technischen 

Komponenten des Routers oder die Kommunikationsinfrastruktur, mit denen die 

PIUs und die Fluggesellschaften an den Router angebunden werden, aufgrund 

außergewöhnlicher Umstände und trotz aller angemessenen Maßnahmen gemäß 

dieser Verordnung nicht ordnungsgemäß funktionieren und es dadurch entweder für 

die Fluggesellschaft oder für die PIUs technisch unmöglich wird, API-Daten zu 

übermitteln bzw. zu empfangen. Wenn der Router nicht zur Verfügung steht und es 

den Fluggesellschaften somit nach vernünftigem Ermessen unmöglich ist, die vom 

Ausfall betroffenen API-Daten rechtmäßig, sicher, effektiv und rasch auf andere 

Weise zu übermitteln, sollte die Verpflichtung der Fluggesellschaften zur 

Übermittlung dieser API-Daten an den Router ausgesetzt werden, solange die 

Übermittlung technisch unmöglich ist. Um jedoch die Verfügbarkeit von API-Daten 

zu gewährleisten, die für die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung 

von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität erforderlich sind, sollten 

die Fluggesellschaften weiterhin API-Daten erheben und speichern, damit diese 

übermittelt werden können, sobald der technische Fehler behoben ist.  
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Um die Dauer und die negativen Folgen eines jeglichen technischen Fehlers 

möglichst gering zu halten, sollten die betroffenen Parteien in einem solchen Fall 

einander sofort unterrichten und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den 

technischen Fehler zu beheben. Von dieser Regelung sollten die in dieser 

Verordnung verankerten Verpflichtungen aller betroffenen Parteien, für den 

ordnungsgemäßen Betrieb des Routers und ihrer jeweiligen Systeme und 

Infrastruktur zu sorgen, unberührt bleiben, ebenso die Tatsache, dass gegen die 

Fluggesellschaften Sanktionen verhängt werden können, wenn sie diesen 

Verpflichtungen nicht nachkommen, und zwar auch dann, wenn sie sich in 

ungerechtfertigter Weise auf diese Regelung berufen. Zur Vorbeugung von 

Missbrauch und zur Erleichterung der Aufsicht und erforderlichenfalls der 

Verhängung von Sanktionen sollten die Fluggesellschaften der zuständigen 

Aufsichtsbehörde melden, wenn sie sich aufgrund eines Ausfalls ihres eigenen 

Systems oder ihrer eigenen Infrastruktur auf diese Regelung berufen. 
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(49) Unterhalten Fluggesellschaften für die Übermittlung von API-Daten direkte 

Verbindungen zu den PIUs, so können diese Verbindungen geeignete Mittel 

bieten, die das erforderliche Maß an Datensicherheit gewährleisten, damit API-

Daten direkt an die PIUs übermittelt werden können, falls die Nutzung des 

Routers technisch nicht möglich ist. Die PIUs sollten Fluggesellschaften in 

Ausnahmefällen, in denen es technisch nicht möglich ist, den Router zu nutzen, 

auffordern können, diese geeigneten Mittel einzusetzen. Dies sollte nicht bedeuten, 

dass die Fluggesellschaften verpflichtet sind, solche direkten Verbindungen oder 

andere geeignete Mittel aufrechtzuerhalten oder aufzubauen, die das erforderliche 

Maß an Datensicherheit gewährleisten, damit API-Daten direkt an die PIUs 

übermittelt werden können. Die ausnahmsweise Übermittlung von API-Daten 

durch andere geeignete Mittel, wie z. B. eine verschlüsselte E-Mail oder ein 

sicheres Webportal, unter Ausschluss der Verwendung nicht standardisierter 

elektronischer Formate, sollte das erforderliche Maß an Datensicherheit, 

Datenqualität und Datenschutz gewährleisten. API-Daten, die die PIUs auf andere 

geeignete Weise empfangen, sollten im Einklang mit den Vorschriften und 

Datenschutzvorkehrungen der Richtlinie (EU) 2016/681 weiterverarbeitet werden.  
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Nachdem die eu-LISA mitgeteilt hat, dass der technische Fehler erfolgreich 

behoben wurde, und wenn bestätigt wird, dass die Übermittlung der betreffenden 

API-Daten über den Router an die PIU abgeschlossen ist, sollte die PIU die API-

Daten, die sie zuvor durch andere geeignete Mittel empfangen hat, unverzüglich 

löschen. Diese Löschung sollte spezifische Fälle unberührt lassen, in denen API-

Daten, die die PIUs durch andere geeignete Mittel empfangen haben, 

zwischenzeitlich im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2016/681 zum spezifischen 

Zweck der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von 

terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität weiterverarbeitet wurden. 

(50) Um sicherzustellen, dass die Fluggesellschaften die Vorschriften dieser Verordnung 

auch befolgen, sollten Vorkehrungen für die Benennung und Ermächtigung der mit 

der Aufsicht über diese Vorschriften als nationale API-Aufsichtsbehörden zu 

betrauenden nationalen Behörden getroffen werden. Die Mitgliedstaaten können 

ihre PIUs als nationale API-Aufsichtsbehörden benennen. Die Vorschriften dieser 

Verordnung für eine solche Aufsicht, einschließlich gegebenenfalls der Verhängung 

von Sanktionen, sollten die Aufgaben und Befugnisse der nach Maßgabe der 

Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 eingerichteten 

Aufsichtsbehörden unberührt lassen, auch in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten nach der vorliegenden Verordnung. 
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(51) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen, darunter auch finanzielle und nichtfinanzielle Sanktionen für den Fall 

vorsehen, dass Fluggesellschaften ihren Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung 

nicht nachkommen, auch im Zusammenhang mit der automatisierten Erhebung von 

API-Daten und die Übermittlung der Daten unter Berücksichtigung der 

vorgeschriebenen Fristen, Formate und Protokolle. Insbesondere sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass gegen Luftunternehmen, die als juristische 

Person wiederholt gegen die Verpflichtung verstoßen, API-Daten gemäß dieser 

Verordnung an den Router zu übermitteln, verhältnismäßige finanzielle 

Sanktionen in Höhe von bis zu 2 % des Gesamtumsatzes des 

Luftfahrtunternehmens im vorangegangenen Geschäftsjahr verhängt werden 

können. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten gegen Luftfahrtunternehmen 

Sanktionen, darunter auch finanzielle Sanktionen, wegen anderer Formen der 

Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung verhängen. 

(52) Bei der Festlegung der Sanktionen, die gemäß dieser Verordnung gegen 

Fluggesellschaften zu verhängen sind, können die Mitgliedstaaten die technische 

und betriebliche Durchführbarkeit der Sicherstellung einer uneingeschränkten 

Datengenauigkeit berücksichtigen. Darüber hinaus kann bei der Verhängung und 

Festlegung der Höhe der Sanktionen den von der Fluggesellschaft zur Minderung 

des Problems ergriffenen Maßnahmen sowie dem Umfang ihrer Zusammenarbeit 

mit den nationalen Behörden Rechnung getragen werden. 
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(53) Da der Router von der mit der Verordnung (EU) 2018/1726 eingerichteten 

Agentur eu-LISA konzipiert, entwickelt, gehostet und technisch betreut werden 

sollte, muss die genannte Verordnung geändert und diese Aufgabe zu den 

Aufgaben der eu-LISA hinzugefügt werden. Zur Speicherung der Berichte und 

Statistiken des Routers im zentralen Speicher für Berichte und Statistiken muss die 

Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates17 

geändert werden. Um die Durchsetzung dieser Verordnung durch die nationalen 

API-Aufsichtsbehörden zu unterstützen, sollte dies Statistiken darüber umfassen, 

ob die API-Daten genau und vollständig sind, z. B. indem angegeben wird, ob die 

Daten mit automatisierten Verfahren erhoben wurden. Es ist zudem wichtig, dass 

im Rahmen der Durchführung dieser Verordnung zuverlässige und nützliche 

Statistiken erstellt werden, um zur Erreichung der Ziele dieser Verordnung 

beizutragen und die darin vorgesehenen Evaluierungen mit Informationen zu 

unterfüttern. Die eu-LISA sollte der Kommission auf deren Ersuchen hin 

Statistiken zu spezifischen Aspekten im Zusammenhang mit der Durchführung 

dieser Verordnung zur Verfügung stellen, wie z.B. aggregierte Statistiken über die 

Übermittlung von API-Daten an die PIUs. Solche Statistiken sollten keine 

personenbezogenen Daten enthalten. Daher sollte der zentrale Speicher für 

Berichte und Statistiken im Hinblick auf die Durchführung und wirksame 

Überwachung dieser Verordnung ausschließlich Statistiken bereitstellen, die auf 

API-Daten beruhen. Anhand der Daten, die der Router zu diesem Zweck 

automatisch an den zentralen Speicher für Berichte und Statistiken übermittelt, 

sollte keine Identifizierung der betreffenden Fluggäste möglich sein. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen 
EU-Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 
Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 
2018/1862, und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85). 
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(54) Damit die Kommission Vorgaben für die technischen Anforderungen und 

Betriebsvorschriften für die automatisierte Erhebung maschinenlesbarer API-Daten, 

für die manuelle Erhebung von API-Daten in Ausnahmefällen, für die Erhebung 

von API-Daten in der Übergangszeit, auch in Bezug auf die Anforderungen an die 

Datensicherheit, für die gemeinsamen Protokolle und Formate, die für die 

Übermittlung von API-Daten durch die Fluggesellschaften zu verwenden sind, zu 

den Vorschriften für die Berichtigung, Ergänzung und Aktualisierung von API-

Daten machen kann, sollte ihr in Bezug auf Artikel 4 Absatz 4c, Artikel 4 Absatz 5, 

Artikel 4a Absatz 2 und Artikel 4c Absatz 9 die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

Rechtsakte zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen mit einschlägigen 

Interessenträgern, einschließlich Fluggesellschaften, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung 

vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung18 niedergelegten Grundsätzen 

vereinbar sind. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. Diese technischen Anforderungen und 

Vorschriften können sich im Laufe der Zeit unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik ändern. 

                                                 
18 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(55) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, insbesondere in Bezug auf die Inbetriebnahme des Routers, die 

technischen und verfahrenstechnischen Vorschriften für die Datenüberprüfungen 

und -meldungen, die technischen und verfahrenstechnischen Vorschriften für die 

Übermittlung von API-Daten vom Router an die zuständigen Grenzbehörden, die 

Anbindung der zuständigen Grenzbehörden und Fluggesellschaften an den Router 

und ihre Integration in den Router, die Zuständigkeiten der gemeinsam 

Verantwortlichen und die Beziehung zwischen den gemeinsam Verantwortlichen 

und der eu-LISA als Auftragsverarbeiter, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates19 ausgeübt werden.  

                                                 
19 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(56) Allen interessierten Parteien, insbesondere den Fluggesellschaften und den PIUs, 

sollte ausreichend Zeit eingeräumt werden, damit sie die notwendigen 

Vorbereitungen treffen können, um ihren jeweiligen Verpflichtungen aus dieser 

Verordnung nachkommen zu können; dabei ist zu berücksichtigen, dass diese 

Vorbereitungen, etwa in Bezug auf die Verpflichtung zur Anbindung und Anpassung 

an den Router, teilweise erst abgeschlossen werden können, wenn die Konzeptions- 

und Entwicklungsphasen des Routers beendet sind und er in Betrieb genommen 

wird. Deshalb sollte die vorliegende Verordnung erst nach einer angemessenen Frist 

nach der von der Kommission in dieser Verordnung und der Verordnung (EU) .../... 

[API Grenzmanagement] festgelegten Inbetriebnahme des Routers gelten. Die 

Kommission sollte jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt delegierte Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte nach der vorliegenden Verordnung erlassen können, 

um sicherzustellen, dass das in deren Rahmen eingerichtete System so bald wie 

möglich betriebsbereit ist. 
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(57) Die Konzeptions- und Entwicklungsphase des in dieser Verordnung und der 

Verordnung (EU) .../... [API Grenzmanagement] vorgesehenen Routers sollte 

jedoch schnellstmöglich begonnen und abgeschlossen werden, damit der Router 

den Betrieb so bald wie möglich aufnehmen kann; dies erfordert auch die 

Annahme der in dieser Verordnung vorgesehenen einschlägigen 

Durchführungsrechtsakte. Für einen reibungslosen und effektiven Ablauf dieser 

Phasen sollte ein spezieller Programmverwaltungsrat eingerichtet werden, der 

dafür zuständig ist, die eu-LISA bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in diesen 

Phasen zu überwachen. Er sollte zwei Jahre nach Aufnahme des Betriebs des 

Routers aufgelöst werden. Darüber hinaus sollte ein spezielles Beratungsgremium, 

die API-PNR-Beratergruppe, gemäß der Verordnung (EU) 2018/1726 eingerichtet 

werden, um der eu-LISA und dem Programmverwaltungsrat Fachwissen über die 

Konzeptions- und Entwicklungsphase des Routers sowie der eu-LISA in Bezug auf 

das Hosting und die Verwaltung des Routers zur Verfügung zu stellen. Der 

Programmverwaltungsrat und die API-PNR-Beratergruppe sollten in Anlehnung 

an die bestehenden Programmverwaltungsräte und Beratungsgruppen eingerichtet 

und betrieben werden.  
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(58) Die in dieser Verordnung vorgesehene Klarstellung in Bezug auf die Anwendung 

von Bestimmungen für die Verwendung automatisierter Verfahren gemäß der 

Richtlinie 2004/82/EG sollte ebenfalls unverzüglich erfolgen. Daher sollten die 

diesbezüglichen Artikel ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 

anwendbar sein. Damit der Router so bald wie möglich freiwillig genutzt werden 

kann, sollten außerdem der Artikel über eine solche Nutzung sowie bestimmte 

andere, für die Gewährleistung der verantwortungsvollen Nutzung erforderliche 

Artikel ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt gelten, d. h. ab der Inbetriebnahme des 

Routers. 

(59) Für die Zwecke dieser Verordnung und der Verordnung (EU) .../... [API 

Grenzmanagement] sollte es eine einheitliche Governance-Struktur geben. Um die 

Kommunikation zwischen den Vertretern der Fluggesellschaften und den nach 

dieser Verordnung und der Verordnung .../... [API Grenzmanagement] für die 

Übermittlung von API-Daten vom Router zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten zu ermöglichen und zu fördern, sollten spätestens zwei Jahre nach 

Inbetriebnahme des Routers zwei spezielle Gremien eingerichtet werden. 

Technische Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung und Funktionsweise des 

Routers sollten in der API-PNR-Kontaktgruppe erörtert werden, an der auch 

Vertreter der eu-LISA teilnehmen sollten. Fragen der Vorgehensweise wie zum 

Beispiel im Zusammenhang mit Sanktionen sollten in der API-Expertengruppe 

erörtert werden. 
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(60) Diese Verordnung sollte einer regelmäßigen Bewertung unterzogen werden, um 

sicherzustellen, dass ihre effektive Anwendung überwacht wird. Insbesondere 

sollte die Erhebung von API-Daten nicht zulasten der Reiseerfahrung legal 

reisender Fluggäste gehen. Daher sollte die Kommission eine Bewertung der 

Auswirkungen dieser Verordnung auf die Reiseerfahrung legal reisender 

Fluggäste in ihre regelmäßigen Evaluierungsberichte über die Anwendung dieser 

Verordnung aufnehmen. Die Bewertung sollte auch eine Bewertung der Qualität 

der vom Router übermittelten Daten sowie der Leistung des Routers in Bezug auf 

die zuständigen Grenzbehörden umfassen.  

(61) Da diese Verordnung zusätzliche Anpassungs- und Verwaltungskosten für die 

Fluggesellschaften mit sich bringt, sollte der administrative Aufwand für den 

Luftverkehr insgesamt genau überprüft werden. Daher sollte in dem Bericht, in 

dem die Anwendung dieser Verordnung bewertet wird, beurteilt werden, inwieweit 

die Ziele der Verordnung erreicht wurden und inwieweit sie zur 

Wettbewerbsfähigkeit des Sektors beigetragen hat.  
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(62) Die Ziele dieser Verordnung, nämlich zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 

und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität beizutragen, 

lassen sich von den Mitgliedstaaten allein nicht in ausreichendem Maß erreichen, 

sondern können besser auf Unionsebene verwirklicht werden, da es angesichts der 

länderübergreifenden Dimension der betreffenden Straftaten einer 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bedarf, wenn wirksam dagegen vorgegangen 

werden soll. Die Union kann daher im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(63) Diese Verordnung sollte die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

nationale Rechtsvorschriften über die nationale Sicherheit unberührt lassen, 

sofern diese Rechtsvorschriften mit dem Unionsrecht vereinbar sind. 

(64) Diese Verordnung sollte die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten unberührt lassen, 

gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften Fluggastdaten von anderen als den in 

dieser Verordnung genannten Beförderungsunternehmen zu erheben, sofern diese 

nationalen Rechtsvorschriften mit dem Unionsrecht vereinbar sind. 
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(65) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung, die daher weder für Dänemark bindend noch Dänemark 

gegenüber anwendbar ist. 

(66) Gemäß Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über 

die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland mitgeteilt, dass es sich an der 

Annahme und Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchte.  

(67) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 konsultiert und hat am [XX]20 eine Stellungnahme 

abgegeben – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
20 [ABl. C …]. 
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KAPITEL 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Für die Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen 

Straftaten und schwerer Kriminalität werden in dieser Verordnung Vorschriften festgelegt für 

a) die Erhebung von vorab zu übermittelnden Fluggastdaten ▌zu Drittstaatsflügen und 

▌EU-Flügen durch Fluggesellschaften; 

b) die Übermittlung der API-Daten und der sonstigen PNR-Daten durch 

Fluggesellschaften an den Router; 

c) die Übermittlung der API-Daten und der sonstigen PNR-Daten zu Drittstaatsflügen 

und ausgewählten EU-Flügen vom Router an die Zentralstellen für Fluggastdaten 

(„PIUs“). 

Diese Verordnung lässt die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2018/1725 

und die Richtlinie (EU) 2016/680 unberührt. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für Fluggesellschaften, ▌ 

a) die Drittstaatsflüge durchführen; 

b) die EU-Flüge durchführen, die im Hoheitsgebiet mindestens eines Mitgliedstaats 

starten, ankommen oder zwischenlanden, der gemäß Artikel 2 Absatz 1 der 

Richtlinie (EU) 2016/681 seine Entscheidung mitgeteilt hat, die genannte 

Richtlinie auf EU-Flüge anzuwenden. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Fluggesellschaft“ die Fluggesellschaft im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der 

Richtlinie (EU) 2016/681; 

b) „Drittstaatsflug“ jeden Drittstaatsflug im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der 

Richtlinie (EU) 2016/681; 

c) „EU-Flug“ jeden EU-Flug im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der Richtlinie 

(EU) 2016/681; 

d) „Linienflug“ einen Flug im Sinne des Artikels 3 Buchstabe e der Verordnung (EU) 

.../... [API Grenzmanagement]; 

e) „Gelegenheitsflug“ einen Flug im Sinne des Artikels 3 Buchstabe f der Verordnung 

(EU) .../... [API Grenzmanagement]; 
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f) „Fluggast“ jeden Fluggast im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 

2016/681;  

g) „Besatzung“ alle Personen, die sich während des Flugs an Bord eines 

Luftfahrzeugs befinden, bei denen es sich nicht um Fluggäste handelt und die in 

dem Luftfahrzeug arbeiten bzw. dieses führen, einschließlich Flugbesatzung und 

Kabinenbesatzung; 

▌ 

h) „vorab übermittelte Fluggastdaten“ oder „API-Daten“ die Daten im Sinne des 

Artikels 3 Buchstabe i der Verordnung (EU) .../... [API Grenzmanagement]; 

i) „sonstiger Fluggastdatensatz“ oder „sonstige PNR-Daten“ einen Datensatz mit den 

für die Reise notwendigen Angaben zu jedem einzelnen Fluggast im Sinne des 

Artikels 3 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2016/681 und gemäß dem Eintrag in 

Anhang I der genannten Richtlinie, mit Ausnahme von Punkt 18 des genannten 

Anhangs; 

j) „Zentralstelle für Fluggastdaten“ oder „PIU“ (Passenger Information Unit) die 

gemäß Artikel 4 Absatz 1 bzw. 5 der Richtlinie (EU) 2016/681 ▌in den von der 

Kommission veröffentlichten Mitteilungen und Änderungen genannte Zentralstelle 

für Fluggastdaten; 
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k) „terroristische Straftaten“ terroristische Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 12 der 

Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates21;  

l) „schwere Kriminalität“ schwere Kriminalität im Sinne des Artikels 3 Nummer 9 der 

Richtlinie (EU) 2016/681; 

m) „Router“ den Router im Sinne des Artikels 9 der vorliegenden Verordnung und des 

Artikels 11 der Verordnung (EU) .../... [API Grenzmanagement]; 

n) „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne des Artikels 3 

Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/679 und des Artikels 4 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) 2016/679; 

o) „Echtzeit-Flugverkehrsdaten“ Informationen über den an- und abgehenden 

Flugverkehr eines unter diese Verordnung fallenden Flughafens. 

                                                 
21 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6). 
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KAPITEL 2 

ERHEBUNG, ÜBERMITTLUNG, SPEICHERUNG UND LÖSCHUNG VON API-DATEN  

Artikel 4 

Erhebung ▌von API-Daten durch Fluggesellschaften 

(1) Die Fluggesellschaften erheben bei den in Artikel 2 genannten Flügen für jeden 

Fluggast und jedes Besatzungsmitglied API-Daten, die gemäß Artikel 5 an den 

Router zu übermitteln sind. Bei Flügen mit Code-Sharing zwischen mehreren 

Fluggesellschaften liegt die Pflicht zur Übermittlung der API-Daten bei der 

Fluggesellschaft, die den Flug durchführt.  

(2) Die API-Daten umfassen für jeden Fluggast und jedes Besatzungsmitglied auf 

dem Flug ausschließlich die folgenden Daten: 

a) Nachname (Familienname), Vorname(n); 

b) Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeit; 

c) Art und Nummer des Reisedokuments sowie aus drei Buchstaben 

bestehender Code des ausstellenden Staates; 
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d) Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments; 

e) Nummer zur Identifizierung eines Fluggastdatensatzes, die von einer 

Fluggesellschaft verwendet wird, um einen Fluggast in ihrem 

Informationssystem ausfindig zu machen (PNR-Buchungscode); 

f) Sitzplatzangaben mit der Nummer des Sitzplatzes, die einem Fluggast in 

einem Luftfahrzeug zugewiesen wird, sofern solche Informationen verfügbar 

sind; 

g) Gepäckanhängernummer(n) sowie Anzahl und Gewicht des aufgegebenen 

Gepäcks, sofern solche Informationen verfügbar sind; 

h) Code zur Angabe der Methode zur Erfassung und Validierung der unter den 

Buchstaben a bis d genannten Daten. 

(3) Die API-Daten umfassen zudem ausschließlich die folgenden Fluginformationen 

für den Flug jedes Fluggastes und Besatzungsmitglieds: 

a) Flugnummer oder, wenn der Flug im Rahmen des Code-Sharings durch eine 

Fluggesellschaft oder mehrere Fluggesellschaften durchgeführt wird, die 

Flugnummern, oder, falls keine solche Nummer existiert, ein anderes 

eindeutiges und geeignetes Mittel zur Identifizierung des Fluges; 
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b) gegebenenfalls Grenzübergangsstelle für die Einreise in das Hoheitsgebiet 

des Mitgliedstaats; 

c) Code des Ankunftsflughafens oder, wenn der Flug auf einem oder mehreren 

Flughäfen im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, für die 

diese Verordnung gilt, landen soll, die Codes der im Hoheitsgebiet der 

betreffenden Mitgliedstaaten gelegenen anzufliegenden Flughäfen; 

d) Code des Abflugflughafens; 

e) Code des Flughafens des ursprünglichen Boardings, sofern verfügbar; 

f) Datum und Uhrzeit (lokal) des Abflugs; 

g) Datum und Uhrzeit (lokal) der Ankunft; 

h) Kontaktdaten der Fluggesellschaft; 

i) das für die Datenübermittlung verwendete Format. 
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(4) Bei der Erhebung der API-Daten stellen die Fluggesellschaften sicher, dass die API-

Daten, die sie gemäß Artikel 5 übermitteln, korrekt, vollständig und aktuell sind. Die 

Einhaltung dieser Verpflichtung verpflichtet die Fluggesellschaften nicht dazu, 

das Reisedokument zum Zeitpunkt des Einsteigens in das Flugzeug zu überprüfen, 

unbeschadet nationaler Rechtsvorschriften, die mit dem Unionsrecht vereinbar 

sind. 

(5) Unbeschadet anderer Rechtsakte der Union oder nationaler Rechtsvorschriften, 

die mit dem Unionsrecht vereinbar sind, werden Fluggäste durch diese 

Verordnung nicht verpflichtet, bei der Reise ein Reisedokument mit sich zu 

führen. 

(6) Ein Mitgliedstaat kann Fluggesellschaften verpflichten, Fluggästen die 

Möglichkeit einzuräumen, die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis d der 

Verordnung (EU) .../... [API Grenzmanagement] genannten Daten freiwillig und 

mithilfe automatisierter Verfahren hochzuladen und zwecks Übertragung der 

Daten für künftige Flüge bei der Fluggesellschaft gemäß Artikel 5 der 

vorliegenden Verordnung und im Einklang mit den in den Absätzen 4, 7 und 8 

dieses Artikels genannten Anforderungen zu speichern. Ein Mitgliedstaat, der eine 

solche Verpflichtung auferlegt, legt die Datenschutzvorschriften und -garantien im 

Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 fest, einschließlich Vorschriften über 

den Speicherzeitraum. Die Daten werden jedoch gelöscht, wenn der Fluggast der 

Speicherung der Daten nicht mehr zustimmt, spätestens jedoch am Tag des 

Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments.  
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(7) Die Fluggesellschaften erheben die in ▌Absatz 2 Buchstaben a bis d ▌genannten 

API-Daten mithilfe automatisierter Verfahren, um die maschinenlesbaren Daten des 

Reisedokuments des betreffenden Fluggastes zu erfassen. Dabei berücksichtigen sie 

die in Absatz 12 genannten detaillierten technischen Anforderungen und operativen 

Vorschriften, sobald solche Vorschriften erlassen wurden und anwendbar sind. 

Bieten Fluggesellschaften einen Online-Abfertigungsprozess an, ermöglichen sie 

den Fluggästen, die in Absatz 2 Buchstaben a bis d genannten API-Daten im Zuge 

dieser Online-Abfertigung mithilfe automatischer Verfahren bereitzustellen. 

Fluggäste, die nicht online eingecheckt haben, erhalten von den 

Fluggesellschaften die Möglichkeit, diese API-Daten während der Abfertigung am 

Flughafen mithilfe automatischer Verfahren an einem Self-Service-Kiosk oder am 

Personalschalter der Fluggesellschaft zur Verfügung zu stellen. 

Ist der Einsatz automatisierter Verfahren technisch nicht möglich, ▌so erheben die 

Fluggesellschaften unter diesen Umständen die API-Daten manuell entweder bei 

der Online-Abfertigung oder bei der Abfertigung am Flughafen, sodass die 

Einhaltung von Absatz 4 gewährleistet ist.  
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(8) Alle automatisierten Verfahren, mit denen die Fluggesellschaften API-Daten gemäß 

dieser Verordnung erheben, müssen zuverlässig, sicher und auf dem neuesten Stand 

sein. Die Fluggesellschaften sorgen dafür, dass die Übermittlung der API-Daten 

vom Fluggast an die Fluggesellschaften in verschlüsselter Form erfolgt. 

(9) Zusätzlich zu den in Absatz 7 genannten Verfahren zur Erhebung von API-Daten 

bieten die Fluggesellschaften den Fluggästen während eines Übergangszeitraums 

die Möglichkeit, API-Daten im Rahmen der Online-Abfertigung manuell 

bereitzustellen. Für API-Daten, die im Rahmen der Online-Abfertigung manuell 

erhoben werden, wenden die Fluggesellschaften Datenüberprüfungstechniken an, 

um die Einhaltung von Absatz 4 sicherzustellen. 

(10) Der in Absatz 9 genannte Übergangszeitraum berührt nicht das Recht der 

Fluggesellschaften, diese Daten – d. h. die im Rahmen der Online-Abfertigung 

erhobenen API-Daten – am Flughafen vor dem Einsteigen in das Luftfahrzeug zu 

überprüfen, um die Einhaltung von Absatz 4 im Einklang mit dem geltenden 

Unionsrecht sicherzustellen. 
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(11) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, vier Jahre nach Inbetriebnahme 

des Routers in Bezug auf die in Artikel 34 genannten API-Daten und auf der 

Grundlage einer Bewertung der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit automatisierter 

Verfahren zur Erhebung von API-Daten einen delegierten Rechtsakt gemäß 

Artikel 43 zu erlassen, um den in Absatz 4a genannten Übergangszeitraum zu 

beenden. 

(12) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 43 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen sie detaillierte 

technische Anforderungen und operative Vorschriften für die Erhebung der in 

▌Absatz 2 Buchstaben a bis d genannten API-Daten ▌mithilfe automatisierter 

Verfahren gemäß den Absätzen 7 und 8 des vorliegenden Artikels und für die 

manuelle Erhebung von API-Daten unter außergewöhnlichen Umständen gemäß 

Absatz 7 des vorliegenden Artikels und während des in Absatz 9 des vorliegenden 

Artikels genannten Übergangszeitraums festlegt, einschließlich der 

Anforderungen an die Datensicherheit und unter Verwendung der zuverlässigsten 

automatisierten Verfahren, die zur Erhebung der maschinenlesbaren Daten des 

betreffenden Reisedokuments zur Verfügung stehen. 
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Artikel 5 

Pflichten der Fluggesellschaften in Bezug auf die Übermittlung von API-Daten und 

sonstigen PNR-Daten 

(1) Die Fluggesellschaften übermitteln die verschlüsselten API-Daten, die an die PIUs 

gemäß Artikel 12 zu übermitteln sind, auf elektronischem Wege an den Router. Bei 

der Übermittlung der API-Daten berücksichtigen sie die detaillierten Vorschriften 

gemäß Absatz 3, sobald solche Vorschriften erlassen wurden und anwendbar sind. 

(2) Beim Erlass von Maßnahmen gemäß 8 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/681 

verpflichten die Mitgliedstaaten die Fluggesellschaften, sonstige PNR-Daten, die 

sie im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit erheben, gemäß den in 

Artikel 16 der genannten Richtlinie aufgeführten gemeinsamen Protokollen und 

Datenformaten ausschließlich an den Router zu übermitteln.  
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(3) Die Fluggesellschaften übermitteln die API-Daten: 

a) für Fluggäste: 

i) je Fluggast zum Zeitpunkt der Abfertigung, jedoch nicht früher als 

48 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit, und  

ii) für alle an Bord befindlichen Fluggäste sofort nach 

Abfertigungsschluss, d.h. unmittelbar nachdem sich die Reisenden vor 

dem Start an Bord des Flugzeugs begeben haben und keine Reisenden 

mehr an Bord kommen oder von Bord gehen können; 

b) für alle Besatzungsmitglieder sofort nach Abfertigungsschluss, d.h. 

unmittelbar nachdem sich die Besatzung vor dem Start an Bord des 

Flugzeugs begeben habt und keine Besatzungsmitglieder mehr von Bord 

gehen können. 
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(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 43 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen sie die 

erforderlichen detaillierten Vorschriften über die gemeinsamen Protokolle und 

unterstützten Datenformate festlegt, die für die in Absatz 1 genannte verschlüsselte 

Übermittlung von API-Daten an den Router zu verwenden sind, einschließlich der 

Übermittlung von API-Daten zum Zeitpunkt der Abfertigung sowie der 

Anforderungen an die Datensicherheit. Mit diesen detaillierten Vorschriften wird 

sichergestellt, dass die Fluggesellschaften API-Daten unter Verwendung der 

gleichen Struktur und des gleichen Inhalts übermitteln. 

Artikel 6 

Speicherzeitraum und Löschung von API-Daten 

(1) Die Fluggesellschaften speichern die API-Daten für einen Zeitraum von 

48 Stunden ab dem Zeitpunkt des Empfangs der gemäß Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe a Ziffer ii und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b übertragenen API-Daten 

durch den Router, d. h. der API-Daten für alle Fluggäste und 

Besatzungsmitglieder, die sie gemäß Artikel 4 erhoben haben. Unbeschadet der 

Möglichkeit für die Fluggesellschaften, die Daten zu speichern und zu nutzen, wenn 

dies für die normale Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit im Einklang mit den 

geltenden Rechtsvorschriften erforderlich ist, und des Artikels 32 Absätze 1 und 3 

löschen sie nach Ablauf dieses Zeitraums die Daten sofort und dauerhaft. 

▌ 
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Artikel 7 

Berichtigung, Vervollständigung und Aktualisierung von API-Daten 

(1) Stellt eine Fluggesellschaft fest, dass die Daten, die sie gemäß dieser Verordnung 

speichert, unrechtmäßig verarbeitet wurden oder dass es sich bei den Daten nicht 

um API-Daten handelt, so löscht sie diese Daten sofort und dauerhaft. Wurden 

diese Daten an den Router übermittelt, unterrichtet die Fluggesellschaft sofort die 

Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-

Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA). 

Nach Erhalt dieser Informationen unterrichtet die eu-LISA sofort die PIUs, die die 

über den Router übermittelten API-Daten empfangen haben. 

(2) Stellt eine Fluggesellschaft fest, dass die gemäß dieser Verordnung gespeicherten 

Daten unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell sind, so hat sie diese Daten 

umgehend zu berichtigen, zu vervollständigen oder zu aktualisieren. Dies gilt 

unbeschadet der Möglichkeit für die Fluggesellschaften, die Daten im Einklang 

mit den geltenden Rechtsvorschriften zu speichern und zu nutzen, wenn dies für 

die normale Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit erforderlich ist. 
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(3) Stellt eine Fluggesellschaft nach der Übermittlung von API-Daten gemäß Artikel 5 

Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i, aber vor der Übermittlung gemäß Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe a Ziffer ii fest, dass die von ihr übermittelten Daten unrichtig sind, so 

übermittelt sie die berichtigten API-Daten sofort an den Router. 

(4) Stellt eine Fluggesellschaft nach der Übermittlung von API-Daten gemäß Artikel 5 

Absatz 3 Buchstabe a Ziffer ii oder Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b fest, dass die 

von ihr übermittelten Daten unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell sind, 

so übermittelt sie die berichtigten, vervollständigten oder aktualisierten API-Daten 

sofort an den Router. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 43 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen sie die 

erforderlichen detaillierten ▌Vorschriften für die Berichtigung, Vervollständigung 

und Aktualisierung von API-Daten im Sinne dieses Artikels festlegt.  
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Artikel 8 

Grundrechte 

(1) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der 

vorliegenden Verordnung und der Verordnung (EU) .../... [API Border 

Management] durch Fluggesellschaften und zuständige Behörden darf nicht zu 

einer Diskriminierung von Personen aus den in Artikel 21 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union genannten Gründen führen. 

(2) In dieser Verordnung müssen die Menschenwürde und die Grundrechte 

uneingeschränkt geachtet und die durch die Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union anerkannten Grundsätze gewahrt werden, darunter auch das 

Recht auf Achtung der Privatsphäre, auf Asyl, auf Schutz der personenbezogenen 

Daten, auf Freizügigkeit und auf wirksame Rechtsbehelfe. 

(3) Besondere Aufmerksamkeit ist Kindern, älteren Menschen und Menschen mit 

einer Behinderung und schutzbedürftigen Menschen zu widmen. Bei der 

Anwendung dieser Verordnung ist dem Kindeswohl Vorrang einzuräumen. 
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KAPITEL 3 

BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DES ROUTERS 

Artikel 9 

Der Router 

(1) Gemäß Artikel 24 und Artikel 25 konzipiert, entwickelt, hostet und verwaltet die 

eu-LISA einen Router, der dazu dient, die Übermittlung von verschlüsselten API-

Daten und sonstigen PNR-Daten durch die Fluggesellschaften an die PIUs im 

Einklang mit dieser Verordnung zu erleichtern. 

(2) Der Router besteht aus 

a) einer zentralen Infrastruktur, einschließlich einer Reihe technischer 

Komponenten, die den Empfang und die Übermittlung von verschlüsselten 

API-Daten und sonstigen PNR-Daten ermöglichen; 

b) einem sicheren Kommunikationskanal zwischen der zentralen Infrastruktur 

und den PIUs sowie einem sicheren Kommunikationskanal zwischen der 

zentralen Infrastruktur und den Fluggesellschaften für die Übermittlung 

und Übertragung von API-Daten und sonstigen PNR-Daten und für alle 

damit zusammenhängenden Mitteilungen, einschließlich der Einfügung von 

ausgewählten Flügen gemäß Artikel 12 Absatz 4 durch die Mitgliedstaaten in 

den Router sowie jeglicher Aktualisierungen; 

c) einem sicheren Kanal für den Empfang von Echtzeit-Flugverkehrsdaten. 
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(3) Unbeschadet des Artikels 7 der vorliegenden Verordnung werden 

erforderlichenfalls und soweit technisch möglich die technischen Komponenten 

des Web-Dienstes gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2017/2226, 

einschließlich Hardware- und Softwarekomponenten, der Zugang für 

Beförderungsunternehmen gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe k der Verordnung 

(EU) 2018/1240 und der Zugang für Beförderungsunternehmen gemäß 

Artikel 45c der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, vom Router mitgenutzt und 

wiederverwendet.  

Der Router ist von der eu-LISA – soweit technisch und betrieblich möglich – in 

einer Weise zu entwerfen, die im Einklang mit den Pflichten steht, die den 

Fluggesellschaften aus der Verordnung (EU) 2017/2226, der Verordnung (EU) 

2018/1240 und der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 erwachsen. 

(4) Der Router extrahiert automatisch die Daten und stellt sie dem zentralen Speicher 

für Berichte und Statistiken gemäß Artikel 16a zur Verfügung. 

(5) Die eu-LISA konzipiert und entwickelt den Router so, dass bei jeder Übermittlung 

von API-Daten und sonstigen PNR-Daten von den Fluggesellschaften an den 

Router gemäß Artikel 5 und bei jeder Übermittlung von API-Daten und sonstigen 

PNR-Daten vom Router an die PIUs gemäß Artikel 12 und an den zentralen 

Speicher für Berichte und Statistiken gemäß Artikel 39 Absatz 2 die API-Daten 

und sonstigen PNR-Daten während der Übermittlung Ende-zu-Ende verschlüsselt 

sind. 
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Artikel 10 

Ausschließliche Nutzung des Routers 

Ungeachtet der Verwendung des Routers gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) .../... [API 

Grenzmanagement] darf der Router nur verwendet werden: 

a) von Fluggesellschaften zur Übermittlung von verschlüsselten API-Daten und 

sonstigen PNR-Daten gemäß dieser Verordnung; 

b) von PIUs für den Empfang von verschlüsselten API-Daten und sonstigen PNR-

Daten gemäß dieser Verordnung; 

c) auf der Grundlage internationaler Abkommen, die die Übermittlung von PNR-

Daten über den Router ermöglichen, die die Union mit Drittstaaten geschlossen 

hat, die ein Abkommen über ihre Assoziierung bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands geschlossen haben. 
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Artikel 11 

Datenformat und Überprüfung der Übermittlung 

(1) Der Router überprüft automatisch und auf der Grundlage von Echtzeit-

Flugverkehrsdaten, ob die Fluggesellschaft die API-Daten gemäß Artikel 5 

Absatz 1 oder die sonstigen PNR-Daten gemäß Artikel 5 Absatz 2 übermittelt hat. 

(2) Der Router überprüft sofort und automatisch, ob die API-Daten, die ihm gemäß 

Artikel 5 Absatz 1 übermittelt wurden, den in Artikel 5 Absatz 4 genannten 

detaillierten Vorschriften über die unterstützten Datenformate entsprechen. 

(3) Der Router überprüft sofort und automatisch, ob die sonstigen PNR-Daten, die 

ihm gemäß Artikel 5 Absatz 2 übermittelt wurden, den in Artikel 16 der Richtlinie 

(EU) 2016/681 genannten detaillierten Vorschriften über die unterstützten 

Datenformate entsprechen. 
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(4) Stellt der Router gemäß Absatz 1 fest, dass die Daten von der Fluggesellschaft 

nicht übermittelt wurden oder dass die fraglichen Daten nicht den in den 

Absätzen 2 und 3 genannten detaillierten Vorschriften entsprechen, setzt der 

Router die betreffende Fluggesellschaft und die PIUs der Mitgliedstaaten, an die 

die Daten gemäß Artikel 12 Absatz 1 übermittelt werden sollten, darüber sofort 

und automatisch in Kenntnis. In diesem Fall übermittelt die Fluggesellschaft die 

API-Daten und die sonstigen PNR-Daten umgehend gemäß Artikel 5. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 

erforderlichen detaillierten technischen und verfahrenstechnischen Vorschriften 

für die in den Absätzen 1, 2, 2a und 3 genannten Überprüfungen und 

Benachrichtigungen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 42 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 12 

Übermittlung von API-Daten und sonstigen PNR-Daten vom Router an die PIUs 

(1) Nach der in Artikel 11 genannten Überprüfung übermittelt der Router die von den 

Fluggesellschaften gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 und gegebenenfalls Artikel 7 

Absätze 3 und 4 an ihn übermittelten API-Daten und sonstigen PNR-Daten sofort 

und automatisch und ohne Änderung des Inhalts an die PIUs des Mitgliedstaats, in 

dessen Hoheitsgebiet der Flug ankommt oder von dem der Flug abgeht, oder an 

beide im Falle von EU-Flügen. Erfolgen auf einem Flug eine oder mehrere 

Zwischenlandungen im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat, 

von dem aus der Flug gestartet ist, so übermittelt der Router die API-Daten und alle 

sonstigen PNR-Daten an die PIUs aller betroffenen Mitgliedstaaten. 

Für die Zwecke dieser Übermittlung erstellt und pflegt die eu-LISA eine 

Entsprechungstabelle mit den verschiedenen Herkunfts- und Zielflughäfen und den 

Ländern, zu denen sie gehören. 

Bei EU-Flügen jedoch übermittelt der Router nur ▌API-Daten und sonstige PNR-

Daten für die Flüge, die in der in Absatz 4 genannten Liste aufgeführt sind, an die 

entsprechende PIU. 
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(2) Der Router übermittelt die API-Daten und sonstigen PNR-Daten gemäß den in 

Absatz 6 genannten detaillierten Vorschriften, sobald solche Vorschriften erlassen 

wurden und anwendbar sind. 

(3) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine PIUs, die API-Daten und die sonstigen 

PNR-Daten gemäß Absatz 1 empfangen, sofort und automatisch den Empfang 

dieser Daten an den Router bestätigen. 

(4) Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2016/681 entscheiden, diese 

Richtlinie auf EU-Flüge anzuwenden, erstellen jeweils eine Liste der ausgewählten 

EU-Flüge und Strecken. Für die Angabe der ausgewählten Flüge oder Strecken 

können die Mitgliedstaaten den Code des Abflugflughafens und des 

Ankunftsflughafens verwenden. Diese Mitgliedstaaten überprüfen die Listen im 

Einklang mit Artikel 2 der genannten Richtlinie und Artikel 13 der vorliegenden 

Verordnung regelmäßig und aktualisieren sie erforderlichenfalls. Ein Mitgliedstaat 

kann gemäß der Richtlinie (EU) 2016/681 und Artikel 13 der vorliegenden 

Verordnung alle EU-Flüge oder Strecken innerhalb der EU auswählen, wenn dies 

hinreichend begründet ist. 

Die Mitgliedstaaten geben bis zu dem in Artikel 45 Unterabsatz 2 genannten 

Geltungsbeginn dieser Verordnung die ausgewählten Flüge oder Strecken in den 

Router mithilfe automatischer Verfahren über den in Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe b genannten sicheren Kommunikationskanal ein und stellen dem 

Router anschließend etwaige Aktualisierungen dieser Flüge oder Strecken zur 

Verfügung. 
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(5) Die von den Mitgliedstaaten in den Router eingegebenen Informationen werden 

vertraulich behandelt, und der Zugang des Personals von der eu-LISA zu diesen 

Informationen wird auf das zur Lösung technischer Probleme unbedingt 

erforderliche Maß beschränkt. Die eu-LISA stellt sicher, dass der Router die API-

Daten und die sonstigen PNR-Daten für die ausgewählten Flüge oder Strecken 

gemäß Absatz 1 sofort an die PIU dieses Mitgliedstaats übermittelt, sobald der 

Router diese Informationen oder deren Aktualisierungen von einem Mitgliedstaat 

empfangen hat. 

(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen sie die erforderlichen 

detaillierten technischen und verfahrenstechnischen Vorschriften für die in Absatz 1 

genannte Übermittlung von API-Daten und sonstigen PNR-Daten durch den Router 

und für die in Absatz 4 genannte Eingabe von Informationen in den Router 

festlegt, einschließlich der Anforderungen an die Datensicherheit. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 42 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  
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Artikel 13 

Auswahl von EU-Flügen  

(1) Die Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2016/681 beschließen, 

die genannte Richtlinie und folglich die vorliegende Verordnung auf EU-Flüge 

anzuwenden, wählen solche EU-Flüge gemäß dem vorliegenden Artikel aus. 

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen die Richtlinie (EU) 2016/681 und folglich die 

vorliegende Verordnung nur auf EU-Flüge anwenden, die in ihrem Hoheitsgebiet 

ankommen oder von dort abgehen, wenn eine tatsächliche und gegenwärtige oder 

absehbare terroristische Bedrohung vorliegt, und zwar in Form eines Beschlusses, 

der auf einer Bewertung der Bedrohungslage beruht, zeitlich auf das absolut 

Notwendige beschränkt ist und durch ein Gericht oder eine unabhängige 

Verwaltungsstelle, dessen bzw. deren Entscheidung bindend ist, wirksam überprüft 

werden kann. 

(3) Liegt keine tatsächliche und gegenwärtige oder absehbare terroristische 

Bedrohung vor, so wählen die Mitgliedstaaten, die die Richtlinie (EU) 2016/681 

und folglich die vorliegende Verordnung auf EU-Flüge anwenden, diese EU-

Flüge entsprechend dem Ergebnis einer Bewertung aus, die auf der Grundlage der 

Anforderungen in den Absätzen 4, 5, 6 und 7 des vorliegenden Artikels 

durchgeführt wurde. 
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(4) Die Bewertung gemäß Absatz 3 

a) wird in objektiver, hinreichend begründeter und nichtdiskriminierender 

Weise gemäß Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2016/681 durchgeführt; 

b) berücksichtigt nur Kriterien, die für die Prävention, Aufdeckung, 

Aufklärung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer 

Kriminalität relevant sind, die einen objektiven, auch indirekten 

Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen im Luftverkehr 

aufweisen und nicht ausschließlich auf die in Artikel 21 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union genannten Gründe in Bezug auf 

Fluggäste oder Gruppen von Fluggästen beruhen; 

c) stützt sich ausschließlich auf Informationen, die für eine objektive, 

hinreichend begründete und diskriminierungsfreie Bewertung herangezogen 

werden können. 

(5) Auf der Grundlage der in Absatz 3 genannten Bewertung wählen die 

Mitgliedstaaten nur EU-Flüge aus, die sich unter anderem auf bestimmte 

Strecken, Reisemuster oder Flughäfen beziehen, bei denen es Hinweise auf 

terroristische Straftaten und schwere Kriminalität gibt und die die Verarbeitung 

von API-Daten und sonstigen PNR-Daten rechtfertigen. Die Auswahl von EU-

Flügen beschränkt sich auf das zur Erreichung der Ziele der Richtlinie (EU) 

2016/681 und der vorliegenden Verordnung unbedingt erforderliche Maß. Für die 

Angabe der ausgewählten Flüge oder Strecken können die Mitgliedstaaten den 

Code des Abflugflughafens und des Ankunftsflughafens verwenden. 
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(6) Die Mitgliedstaaten bewahren alle Unterlagen über die in Absatz 3 genannte 

Bewertung auf, gegebenenfalls einschließlich etwaiger Neubewertungen, und 

stellen sie gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680 ihren unabhängigen 

Aufsichtsbehörden und nationalen Aufsichtsbehörden auf Anfrage zur Verfügung. 

(7) Die Mitgliedstaaten überprüfen im Einklang mit Artikel 2 der Richtlinie (EU) 

2016/681 ihre Bewertung nach Absatz 3 regelmäßig, mindestens jedoch alle 

12 Monate, um Änderungen der Umstände, die die Auswahl von EU-Flügen 

gerechtfertigt haben, Rechnung zu tragen und um sicherzustellen, dass die 

Auswahl der EU-Flüge weiterhin auf das absolut Notwendige beschränkt bleibt.  

(8) Die Kommission setzt sich für einen regelmäßigen Meinungsaustausch über die 

Auswahlkriterien für die in Absatz 3 genannte Bewertung ein, einschließlich 

bewährter Verfahren, sowie für den Austausch auf freiwilliger Basis von 

Informationen über ausgewählte Flüge. 
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Artikel 14 

Löschung von API-Daten und sonstigen PNR-Daten aus dem Router 

(1) API-Daten und sonstige PNR-Daten, die gemäß dieser Verordnung an den Router 

übermittelt werden, werden im Router nur insoweit gespeichert, als dies gemäß 

dieser Verordnung für den Abschluss der Übermittlung an die jeweils zuständigen 

PIUs erforderlich ist, und werden in den beiden folgenden Fällen sofort, dauerhaft 

und automatisch aus dem Router gelöscht: 

a) wenn gemäß Artikel 12 Absatz 3 bestätigt wird, dass die Übermittlung der 

API-Daten und der sonstigen PNR-Daten an die jeweils zuständigen PIUs 

abgeschlossen ist; 

b) wenn sich die API-Daten oder die sonstigen PNR-Daten auf andere als die in 

Artikel 12 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung genannten EU-Flüge 

beziehen. Die eu-LISA und die PIUs werden vom Router automatisch über 

die sofortige Löschung dieser EU-Flüge informiert. 
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Artikel 15 

Verarbeitung von API-Daten und sonstigen PNR-Daten durch PIUs 

API-Daten und sonstige PNR-Daten, die den PIUs gemäß dieser Verordnung übermittelt 

werden, werden anschließend von den PIUs im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2016/681 

verarbeitet, insbesondere in Bezug auf die Vorschriften für die Verarbeitung von API-

Daten und sonstigen PNR-Daten durch die PIUs, einschließlich der Vorschriften des 

Artikels 16 über die Verarbeitung von Daten, des Artikels 22 über die Bedingungen für den 

Zugang von Europol zu Daten, des Artikels 31 über die Speicherfrist und 

Depersonalisierung und des Artikels 32 über den Schutz personenbezogener Daten, und 

ausschließlich zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von 

terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität. 

Die PIUs oder andere zuständige Behörden verarbeiten unter keinen Umständen API-

Daten oder sonstige PNR-Daten für die Zwecke von Profiling gemäß Artikel 11 Absatz 3 

der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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KAPITEL 4 

PROTOKOLLIERUNG, SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN UND SICHERHEIT 

Artikel 16 

Protokollierung 

(1) Die Fluggesellschaften erstellen Protokolle über alle nach dieser Verordnung mithilfe 

der in Artikel 4 Absatz 7 genannten automatisierten Verfahren durchgeführten 

Verarbeitungsvorgänge im Zusammenhang mit API-Daten. Die Protokolle 

umfassen Datum, Uhrzeit und Ort der Übermittlung der API-Daten. Diese Protokolle 

dürfen keine anderen personenbezogenen Daten als die Angaben enthalten, die 

zur Identifizierung des betreffenden Bediensteten der Fluggesellschaft erforderlich 

sind. 

(2) Die eu-LISA protokolliert alle Verarbeitungsvorgänge im Zusammenhang mit der 

Übermittlung von API-Daten und sonstigen PNR-Daten über den Router gemäß 

dieser Verordnung. Diese Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) die Fluggesellschaft, die die API-Daten und die sonstigen PNR-Daten an den 

Router übermittelt hat; 

b) die Fluggesellschaft, die die sonstigen PNR-Daten an den Router übermittelt 

hat; 
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c) die PIUs, an die die API-Daten über den Router übermittelt wurden; 

d) die PIUs, an die die PNR-Daten über den Router übermittelt wurden; 

e) Datum und Uhrzeit der Übertragungen gemäß den Buchstaben a, b, c und d 

sowie den Ort der Übertragung; 

f) jeden für die Wartung des Routers erforderlichen Zugang der Bediensteten 

der eu-LISA gemäß Artikel 25 Absatz 3; 

g) alle sonstigen Informationen zu diesen Verarbeitungsvorgängen, die für die 

Überwachung der Sicherheit und Integrität der API-Daten und der sonstigen 

PNR-Daten und der Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitungsvorgänge 

erforderlich sind. 

Diese Protokolle dürfen keine anderen personenbezogenen Daten als die Angaben 

enthalten, die zur Identifizierung des betreffenden Bediensteten der eu-LISA 

gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe f erforderlich sind. 
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(3) Die Protokolle nach den Absätzen 1 und 2 dürfen ausschließlich verwendet werden, 

um die Sicherheit und Integrität der API-Daten und der sonstigen PNR-Daten und 

die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf 

die Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung, einschließlich der Verfahren 

für Sanktionen bei Verstößen gegen diese Anforderungen gemäß den Artikeln 37 und 

38. 

(4) Die eu-LISA und die Fluggesellschaften treffen geeignete Maßnahmen, um die von 

ihnen gemäß den Absätzen 1 und 2 erstellten Protokolle vor unbefugtem Zugriff und 

anderen Sicherheitsrisiken zu schützen.  

(5) Die in Artikel 37 genannte nationale API-Aufsichtsbehörde und die PIUs erhalten 

Zugriff auf die in Absatz 1 vorgesehenen Protokolle, sofern für die in Absatz 3 

angegebenen Zwecke erforderlich. 
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(6) Die eu-LISA und die Fluggesellschaften speichern die gemäß den Absätzen 1 und 2 

erstellten Protokolle ab dem Zeitpunkt ihrer Erstellung ein Jahr lang. Nach Ablauf 

dieser Frist löschen sie die Protokolle sofort und dauerhaft.  

Werden diese Protokolle jedoch für Verfahren zur Überwachung oder 

Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der API-Daten oder der Rechtmäßigkeit 

der Verarbeitungsvorgänge gemäß Absatz 3 benötigt und sind diese Verfahren zum 

Zeitpunkt des Ablaufs der in Unterabsatz 1 genannten Frist bereits eingeleitet 

worden, so speichern die Fluggesellschaften die Protokolle so lange ▌, wie dies für 

diese Verfahren erforderlich ist. In diesem Fall löschen sie diese Protokolle sofort, 

wenn sie für diese Verfahren nicht mehr erforderlich sind. 

Artikel 17 

Datenschutzrechtliche Verantwortung 

▌ 

(1) Die Fluggesellschaften sind Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der 

Verordnung (EU) 2016/679 für die Verarbeitung von API-Daten und sonstigen 

PNR-Daten, die personenbezogene Daten darstellen, in Bezug auf die Erhebung 

dieser Daten und ihre Übermittlung an den Router gemäß der vorliegenden 

Verordnung. 
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(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine zuständige Behörde als Verantwortlichen gemäß 

diesem Artikel. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission, der eu-LISA und den 

anderen Mitgliedstaaten mit, welche Behörden sie benannt haben. 

Alle von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen Behörden sind für die 

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten im Router gemeinsam 

Verantwortliche gemäß Artikel 21 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

(3) Die eu-LISA ist Verantwortliche im Sinne des Artikels 3 Nummer 12 der Richtlinie 

(EU) 2018/1725 für die über den Router erfolgende Verarbeitung von API-Daten 

und sonstigen Daten, die personenbezogene Daten im Sinne der vorliegenden 

Verordnung darstellen, einschließlich der Übermittlung der Daten vom Router an 

die PIUs und ihrer Speicherung im Router aus technischen Gründen. Die eu-LISA 

stellt sicher, dass der Router gemäß dieser Verordnung betrieben wird. 
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(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die jeweiligen 

Zuständigkeiten der gemeinsam Verantwortlichen und der jeweiligen Pflichten der 

gemeinsam Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters festgelegt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 42 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 18 

Informationen für Fluggäste 

Im Einklang mit dem Informationsrecht nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 

stellen die Fluggesellschaften den Fluggästen auf Flügen, die unter diese Verordnung 

fallen, Informationen über den Zweck der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten, die 

Art der erhobenen personenbezogenen Daten, die Empfänger der personenbezogenen 

Daten und die Mittel zur Ausübung der Rechte der betroffenen Person zur Verfügung. 

Diese Informationen sind den Fluggästen zum Zeitpunkt der Buchung und zum Zeitpunkt 

der Abfertigung schriftlich und in einem leicht zugänglichen Format mitzuteilen, 

unabhängig davon, mit welchen Mitteln die personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt der 

Abfertigung gemäß Artikel 4 erhoben werden. 
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Artikel 19 

Sicherheit 

(1) Die eu-LISA sorgt für die Sicherheit der API-Daten und der sonstigen PNR-

Daten, insbesondere personenbezogener Daten, die sie gemäß dieser Verordnung 

verarbeitet. Die PIUs und die Fluggesellschaften sorgen für die Sicherheit der API-

Daten, insbesondere personenbezogener API-Daten, die sie gemäß dieser 

Verordnung verarbeiten. 

(2) Die eu-LISA, die PIUs und die Fluggesellschaften arbeiten gemäß ihren jeweiligen 

Zuständigkeiten und im Einklang mit dem Unionsrecht untereinander und mit der eu-

LISA zusammen, um für diese Sicherheit zu sorgen. 

(3) Die eu-LISA stellt Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten im Zusammenhang 

mit Flügen und Strecken sicher, die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 12 

Absatz 4 dieser Verordnung ausgewählt wurden. Die PIUs und die 

Fluggesellschaften stellen die Sicherheit der API-Daten sicher, insbesondere der 

personenbezogenen Daten, die sie gemäß dieser Verordnung verarbeiten. Die eu-

LISA, die PIUs und die Fluggesellschaften arbeiten gemäß ihren jeweiligen 

Zuständigkeiten und im Einklang mit dem Unionsrecht zusammen, um für diese 

Sicherheit zu sorgen. 
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(4) Insbesondere ergreift die eu-LISA die erforderlichen Maßnahmen, um die 

Sicherheit des Routers und der über den Router übermittelten API-Daten und 

sonstigen PNR-Daten, vor allem personenbezogene Daten, sicherzustellen, unter 

anderem durch Erstellung, Umsetzung und regelmäßige Aktualisierung eines 

Sicherheitsplans, eines Betriebskontinuitätsplans und eines Notfallplans zur 

Wiederherstellung des Betriebs, um  

a) den Router physisch zu schützen, unter anderem durch Aufstellung von 

Notfallplänen für den Schutz seiner kritischen Komponenten; 

b) jegliche unbefugte Verarbeitung der API-Daten und sonstigen PNR-Daten, 

einschließlich des unbefugten Zugriffs darauf und des unbefugten 

Kopierens, Änderns oder Löschens dieser Daten, sowohl während der 

Übermittlung der API-Daten und sonstigen PNR-Daten an den und vom 

Router als auch während der Speicherung der API-Daten und der sonstigen 

PNR-Daten im Router, soweit dies für den Abschluss der Übermittlung 

erforderlich ist, zu verhindern, insbesondere durch geeignete 

Verschlüsselungstechniken;  
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c) sicherzustellen, dass die zum Zugriff auf den Router berechtigten Personen 

nur Zugang zu den Daten haben, für die sie Zugriffsberechtigung haben; 

d) sicherzustellen, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche PIUs 

die API-Daten und die sonstigen PNR-Daten über den Router übermittelt 

werden; 

e) ihrem Verwaltungsrat alle Funktionsstörungen des Routers ordnungsgemäß 

zu melden; 

f) die Wirksamkeit der gemäß diesem Artikel und der Verordnung (EU) 

2018/1725 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu überwachen und diese 

Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten und zu aktualisieren, falls dies 

angesichts technologischer oder betrieblicher Entwicklungen erforderlich ist. 

g) Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Maßnahmen berühren nicht 

Artikel 33 der Verordnung (EU) 2018/1725, Artikel 32 der Verordnung (EU) 

2016/679 und Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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Artikel 20 

Eigenkontrolle 

Die Fluggesellschaften und die PIUs überwachen die Einhaltung der ihnen nach dieser 

Verordnung obliegenden Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener API-Daten. Bei den Fluggesellschaften umfasst die Überwachung eine 

häufige Überprüfung der Protokolle gemäß Artikel 16.  

Artikel 21 

Überprüfungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten 

(1) Die in Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten unabhängigen 

Aufsichtsbehörden überprüfen die Verarbeitungsvorgänge von 

personenbezogenen API-Daten, die die PIUs für die Zwecke dieser Verordnung 

durchführen, mindestens alle vier Jahre. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

ihre Aufsichtsbehörden über ausreichende Ressourcen und Fachkenntnisse zur 

Wahrnehmung der Aufgaben verfügen, die ihnen gemäß dieser Verordnung 

übertragen werden. 
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(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte überprüft die Verarbeitungsvorgänge 

von personenbezogenen API-Daten und sonstigen PNR-Daten, die die eu-LISA für 

die Zwecke dieser Verordnung durchführt, mindestens einmal jährlich nach den 

einschlägigen internationalen Prüfungsstandards. Der Prüfbericht wird dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, den Mitgliedstaaten und der 

eu-LISA übermittelt. Die eu-LISA erhält vor der Annahme des Berichts 

Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Auf Verlangen stellt die eu-LISA im Zusammenhang mit den in Absatz 2 

genannten Verarbeitungsvorgängen die vom Europäischen 

Datenschutzbeauftragten angeforderten Informationen bereit, gewährt dem 

Europäischen Datenschutzbeauftragten Zugang zu allen von ihm angeforderten 

Dokumenten und zu den in Artikel 16 Absatz 1 genannten Protokollen und 

gestattet dem Europäischen Datenschutzbeauftragten jederzeit Zutritt zu allen 

Räumlichkeiten der eu-LISA. 
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KAPITEL 5 

BESTIMMUNGEN ZUM ROUTER 

Artikel 22 

Anbindung der PIUs an den Router  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen die Anbindung ihrer PIUs an den Router sicher. Sie 

sorgen dafür, dass ihre nationalen Systeme und ihre nationale Infrastruktur für den 

Empfang und die Weiterverarbeitung der gemäß dieser Verordnung übermittelten 

API-Daten und sonstigen PNR-Daten an den Router angepasst werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die PIUs durch die Anbindung und 

Anpassung an den Router in der Lage sind, diese API-Daten und sonstigen PNR-

Daten zu empfangen und weiterzuverarbeiten sowie alle diesbezüglichen 

Mitteilungen auf rechtmäßige, sichere, wirksame und rasche Weise auszutauschen.  
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(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen sie für die in Absatz 1 

genannten Anbindungen und Anpassungen an den Router die erforderlichen 

detaillierten Vorschriften festlegt, einschließlich zu Anforderungen an die 

Datensicherheit. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 42 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 23 

Anbindung der Fluggesellschaften an den Router 

(1) Die Fluggesellschaften stellen ihre Anbindung an den Router sicher. Sie sorgen 

dafür, dass ihre Systeme und Infrastruktur für die Übermittlung von API-Daten und 

sonstigen PNR-Daten an den Router gemäß dieser Verordnung an den Router 

angepasst werden. 

Die Fluggesellschaften stellen sicher, dass die Anbindung und Anpassung an den 

Router es ihnen ermöglicht, diese API-Daten und sonstigen PNR-Daten zu 

übermitteln sowie alle diesbezüglichen Mitteilungen auf rechtmäßige, sichere, 

wirksame und rasche Weise auszutauschen. Zu diesem Zweck testen die 

Fluggesellschaften in Zusammenarbeit mit der eu-LISA die Übermittlungen von 

API-Daten und sonstigen PNR-Daten an den Router gemäß Artikel 26 Absatz 3. 
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(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen sie für die in Absatz 1 

genannten Anbindungen und Anpassungen an den Router die erforderlichen 

detaillierten Vorschriften festlegt, einschließlich zu Anforderungen an die 

Datensicherheit. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 42 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 24 

Aufgaben der eu-LISA im Hinblick auf die Konzeption und Entwicklung des Routers 

(1) Die eu-LISA ist für die Konzeption der Routerarchitektur sowie die Festlegung der 

technischen Spezifikationen verantwortlich. 

(2) Die eu-LISA ist für die Entwicklung des Routers und für alle technischen 

Anpassungen, die für den Betrieb des Routers erforderlich sind, verantwortlich. 

Die Entwicklung des Routers umfasst die Ausarbeitung und Umsetzung der 

technischen Spezifikationen, die Erprobung und die gesamte Projektverwaltung 

und -koordinierung in der Entwicklungsphase. 
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(3) Die eu-LISA sorgt dafür, dass der Router so konzipiert und entwickelt wird, dass 

er die in dieser Verordnung festgelegten Funktionen bereitstellt und dass er nach 

Erlass der delegierten Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 12, Artikel 5 Absatz 3, 

Artikel 7 Absatz 2 sowie nach Erlass der Durchführungsrechtsakte gemäß 

Artikel 11 Absatz 5, Artikel 12 Absatz 4, Artikel 22 Absatz 2, Artikel 23 Absatz 2 

und Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/681 durch die Kommission und 

nach der Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 

der Verordnung (EU) 2016/679 so bald wie möglich in Betrieb geht. 

(4) Die eu-LISA stellt den PIUs, den anderen zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und den Fluggesellschaften einen Konformitätstest zur 

Verfügung. Der Konformitätstest umfasst eine Testumgebung, einen Simulator, 

Testdatensätze und einen Testplan. Der Konformitätstest ermöglicht den 

umfangreichen Test des Routers gemäß den Absätzen 5 und 6, der nach Abschluss 

des umfangreichen Tests des Routers verfügbar bleibt. 
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(5) Ist die eu-LISA der Auffassung, dass die Entwicklungsphase in Bezug auf API-

Daten abgeschlossen ist, so führt die Agentur in Abstimmung mit den PIUs und 

anderen einschlägigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie den 

Fluggesellschaften unverzüglich einen umfangreichen Test des Routers durch und 

unterrichtet die Kommission über das Ergebnis dieses Tests. 

(6) Ist die eu-LISA der Auffassung, dass die Entwicklungsphase in Bezug auf sonstige 

PNR-Daten abgeschlossen ist, so führt die Agentur unverzüglich umfangreiche 

Tests des Routers durch, um die Zuverlässigkeit der Verbindungen des Routers zu 

Fluggesellschaften und PIUs, die erforderliche standardisierte Übermittlung 

sonstiger PNR-Daten durch die Fluggesellschaften und die Übermittlung und 

Übertragung sonstiger PNR-Daten gemäß Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/681 

sicherzustellen, einschließlich der Verwendung der gemeinsamen Protokolle und 

unterstützten standardisierten Datenformate gemäß Artikel 16 Absätze 2 und 3 der 

genannten Richtlinie, um die Lesbarkeit der sonstigen PNR-Daten zu garantieren. 

Diese Tests werden in Zusammenarbeit mit den PIUs und anderen einschlägigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und Fluggesellschaften durchgeführt. Die eu-LISA 

unterrichtet die Kommission über die Ergebnisse dieser Tests. 
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Artikel 25 

Aufgaben der eu-LISA im Hinblick auf das Hosting und die technische Verwaltung des 

Routers 

(1) Die eu-LISA hostet den Router an den technischen Standorten der Agentur.  

(2) Die eu-LISA ist für die technische Verwaltung des Routers verantwortlich, was 

seine Wartung und seine technischen Entwicklungen einschließt, und stellt dabei 

sicher, dass die API-Daten und die sonstigen PNR-Daten im Einklang mit dieser 

Verordnung sicher, wirksam und rasch über den Router übermittelt werden. 

Die technische Verwaltung des Routers umfasst die Wahrnehmung aller Aufgaben 

und die Umsetzung aller technischen Lösungen, die für das ordnungsgemäße 

Funktionieren des Routers gemäß dieser Verordnung im ununterbrochenen 

Betrieb (rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche) erforderlich sind. Dazu 

gehören die Wartungsarbeiten und technischen Anpassungen, die erforderlich 

sind, um sicherzustellen, dass die Routerfunktionen insbesondere hinsichtlich der 

Verfügbarkeit, Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Übermittlung von API-Daten 

und sonstigen PNR-Daten mit zufriedenstellender technischer Qualität arbeiten 

und dabei den technischen Spezifikationen und so weit wie möglich auch den 

betrieblichen Anforderungen der PIUs und Fluggesellschaften gerecht werden. 

www.parlament.gv.at



 

 101 

(3) Die Bediensteten der eu-LISA haben keinen Zugriff auf die über den Router 

übermittelten API-Daten und sonstigen PNR-Daten. Dieses Verbot schließt jedoch 

nicht aus, dass die Bediensteten der eu-LISA einen entsprechenden Zugang 

erhalten, soweit dies für die Wartung und die technische Verwaltung des Routers 

unbedingt erforderlich ist. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 dieses Artikels und des Artikels 17 der Verordnung 

(EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates22 wendet die eu-LISA angemessene 

Regeln zur Gewährleistung der beruflichen Schweigepflicht oder einer anderen 

vergleichbaren Geheimhaltungspflicht auf ihre Bediensteten an, die mit über den 

Router übermittelten API-Daten und sonstigen PNR-Daten arbeiten. Diese Pflicht 

besteht auch nach dem Ausscheiden dieser Bediensteten aus dem Amt oder 

Dienstverhältnis oder der Beendigung ihrer Tätigkeit weiter. 

                                                 
22 Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 

zur Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und 
der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser 
Gemeinschaften sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die 
vorübergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (Statut der 
Beamten), ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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Artikel 26 

Unterstützungsaufgaben der eu-LISA in Bezug auf den Router 

(1) Die eu-LISA führt für die PIUs und andere einschlägige Behörden der 

Mitgliedstaaten sowie Fluggesellschaften auf deren Ersuchen Schulungen zur 

technischen Nutzung des Routers sowie zur Anbindung und Anpassung an den 

Router durch. 

(2) Die eu-LISA unterstützt die PIUs beim Empfang von API-Daten und sonstigen 

PNR-Daten über den Router gemäß dieser Verordnung, insbesondere im Hinblick 

auf die Anwendung der Artikel 12 und 22. 

(3) Gemäß Artikel 23 Absatz 1 testet die eu-LISA in Zusammenarbeit mit den 

Fluggesellschaften die Übermittlung von API-Daten und sonstigen PNR-Daten an 

den Router, wobei sie den in Artikel 24 Absatz 4 genannten Konformitätstest nutzt. 
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KAPITEL 6 

GOVERNANCE 

Artikel 27 

Programmverwaltungsrat 

(1) Bis zum … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] richtet der 

Verwaltungsrat der eu-LISA einen Programmverwaltungsrat ein. Er setzt sich aus 

zehn Mitgliedern zusammen und besteht aus: 

a) sieben vom Verwaltungsrat der eu-LISA aus dem Kreis seiner Mitglieder 

oder ihrer Stellvertreter ernannten Mitglieder; 

b) dem Vorsitz der in Artikel 28 genannten API-PNR-Beratergruppe; 

c) einem von ihrem Exekutivdirektor ernannten Bediensteten der eu-LISA; 

d) einem von der Kommission ernannten Mitglied. 

In Bezug auf Buchstabe a werden die vom Verwaltungsrat der eu-LISA ernannten 

Mitglieder nur aus dem Kreis seiner Mitglieder oder seiner Stellvertreter aus den 

Mitgliedstaaten gewählt, die durch diese Verordnung gebunden sind. 
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(2) Der Programmverwaltungsrat gibt sich eine vom Verwaltungsrat der eu-LISA 

anzunehmende Geschäftsordnung. 

Den Vorsitz führt ein Mitgliedstaat, der Mitglied des Programmverwaltungsrates 

ist.  

(3) Der Programmverwaltungsrat überwacht die wirksame Erfüllung der Aufgaben 

der eu-LISA im Zusammenhang mit der Konzeption und Entwicklung des Routers 

gemäß Artikel 24. 

Zu diesem Zweck stellt die eu-LISA auf Ersuchen des Programmverwaltungsrates 

detaillierte und aktualisierte Informationen über die Konzeption und Entwicklung 

des Routers, einschließlich der von der eu-LISA zugewiesenen Ressourcen, zur 

Verfügung. 

(4) Der Programmverwaltungsrat legt dem Verwaltungsrat der eu-LISA regelmäßig, 

mindestens jedoch dreimal pro Quartal, schriftliche Berichte über die Fortschritte 

bei der Konzeption und Entwicklung des Routers vor. 
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(5) Der Programmverwaltungsrat hat keine Entscheidungsbefugnis und kein Mandat 

zur Vertretung des Verwaltungsrats der eu-LISA oder seiner Mitglieder. 

(6) Der Programmverwaltungsrat gilt ab dem in Artikel 45 Absatz 2 dieser 

Verordnung festgelegten Geltungsbeginn als aufgelöst. 

Artikel 28 

API‑PNR-Beratergruppe 

(1) Bis zum … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] richtet der 

Verwaltungsrat der eu-LISA eine API-PNR-Beratergruppe gemäß Artikel 27 der 

Verordnung (EU) 2018/1726 ein. 

(2) Soweit verfügbar, stellt die eu-LISA der API-PNR-Beratergruppe Versionen der 

technischen Spezifikationen und des in Artikel 24 Absätze 1, 2 und 4 genannten 

Konformitätstests zur Verfügung. 
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(3) Die API-PNR-Beratergruppe nimmt folgende Aufgaben wahr:  

a) Bereitstellung von Fachwissen für die eu-LISA und den 

Programmverwaltungsrat in Bezug auf die Konzeption und Entwicklung des 

Routers gemäß Artikel 24; 

b) Bereitstellung von Fachwissen für die eu-LISA in Bezug auf das Hosting 

und die technische Verwaltung des Routers gemäß Artikel 25; 

c) auf Ersuchen des Programmverwaltungsrats eine Stellungnahme zu den 

Fortschritten bei der Konzeption und Entwicklung des Routers, 

einschließlich der Fortschritte bei den in Absatz 2 genannten technischen 

Spezifikationen und Konformitätstests. 

(4) Die API-PNR-Beratergruppe hat keine Entscheidungsbefugnis und kein Mandat 

zur Vertretung des Verwaltungsrats der eu-LISA oder seiner Mitglieder. 
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Artikel 29 

API‑PNR-Kontaktgruppe 

(1) Bis zu dem in Artikel 45 Unterabsatz 2 genannten Geltungsbeginn dieser 

Verordnung richtet der Verwaltungsrat der eu-LISA eine API-PNR-

Kontaktgruppe ein. 

(2) Die API-PNR-Kontaktgruppe ermöglicht die Kommunikation zwischen den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und den Fluggesellschaften über 

technische Fragen im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Aufgaben und 

Pflichten gemäß dieser Verordnung. 

(3) Die API-PNR-Kontaktgruppe setzt sich aus Vertretern der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten und der Fluggesellschaften, dem Vorsitz der API-PNR-

Beratergruppe und Sachverständigen der eu-LISA zusammen. 
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(4) Der Verwaltungsrat der eu-LISA legt nach Stellungnahme der API-PNR-

Beratergruppe die Geschäftsordnung der API-PNR-Kontaktgruppe fest. 

(5) Erforderlichenfalls kann der Verwaltungsrat der eu-LISA auch Untergruppen der 

API-PNR-Kontaktgruppe einsetzen, um spezifische technische Fragen im 

Zusammenhang mit den jeweiligen Aufgaben und Pflichten der zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und der Fluggesellschaften im Rahmen dieser 

Verordnung zu erörtern. 

(6) Die API-PNR-Kontaktgruppe, einschließlich ihrer Untergruppen, hat keine 

Entscheidungsbefugnis und kein Mandat zur Vertretung des Verwaltungsrats der 

eu-LISA oder seiner Mitglieder. 

Artikel 30 

API-Expertengruppe 

(1) Die Kommission setzt bis zu dem in Artikel 45 Unterabsatz 2 genannten 

Geltungsbeginn dieser Verordnung im Einklang mit den horizontalen 

Bestimmungen über die Einsetzung und Arbeitsweise von Expertengruppen der 

Kommission eine API-Expertengruppe ein. 
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(2) Die API-Expertengruppe dient der Kommunikation zwischen den zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten sowie zwischen den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und den Fluggesellschaften über strategische Fragen im 

Zusammenhang mit ihren jeweiligen Aufgaben und Pflichten aus dieser 

Verordnung, auch in Bezug auf die in Artikel 38 genannten Sanktionen.  

(3) Den Vorsitz in der API-Expertengruppe hat die Kommission inne, und die 

Expertengruppe wird entsprechend den horizontalen Bestimmungen über die 

Einsetzung und die Arbeitsweise von Expertengruppen der Kommission 

eingerichtet. Sie setzt sich aus Vertretern der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, Vertretern der Fluggesellschaften und Sachverständigen der eu-

LISA zusammen. Die API-Expertengruppe kann einschlägige Interessenträger, 

insbesondere Vertreter des Europäischen Parlaments, des EDSB und der 

unabhängigen nationalen Aufsichtsbehörden, einladen, sich an ihrer Arbeit zu 

beteiligen, sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben relevant ist. 

(4) Die API-Expertengruppe nimmt ihre Aufgaben gemäß dem Grundsatz der 

Transparenz wahr. Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Internetseite die 

Protokolle der Sitzungen der Expertengruppe sowie andere einschlägige 

Dokumente. 
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Artikel 31 

Kosten für die eu-LISA, den Europäischen Datenschutzbeauftragten, die nationalen 

Aufsichtsbehörden und die Mitgliedstaaten 

(1) Die Kosten, die der eu-LISA im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem 

Betrieb des Routers gemäß dieser Verordnung entstehen, werden aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union finanziert. 

(2) Die Kosten, die den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Durchführung 

dieser Verordnung, insbesondere ihrer Anbindung an den Router und der 

Integration mit ihm gemäß Artikel 22, entstehen, werden aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union im Einklang mit den in den jeweiligen Rechtsakten 

der Union festgelegten Förderfähigkeits- und Kofinanzierungssätzen unterstützt. 

▌ 

(3) Die Kosten, die dem Europäischen Datenschutzbeauftragten im Zusammenhang 

mit den ihm gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben entstehen, werden 

aus dem Gesamthaushalt der Union finanziert. 

(4) Die Kosten, die den unabhängigen nationalen Aufsichtsbehörden im 

Zusammenhang mit den ihnen gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben 

entstehen, werden von den Mitgliedstaaten getragen. 

▌ 
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Artikel 32 

Maßnahmen für den Fall, dass die Nutzung des Routers technisch nicht möglich ist 

(1) Wenn es wegen eines Ausfalls des Routers technisch nicht möglich ist, den Router 

für die Übermittlung von API- oder sonstigen PNR-Daten zu nutzen, benachrichtigt 

die eu-LISA die Fluggesellschaften und PIUs unverzüglich auf automatisierte Weise 

über diese technische Unmöglichkeit. In diesem Fall ergreift die eu-LISA 

unverzüglich Maßnahmen zur Behebung der technischen Unmöglichkeit, den Router 

zu nutzen, und benachrichtigt die betreffenden Parteien unverzüglich, wenn das 

Problem erfolgreich behoben wurde. 

Während des Zeitraums zwischen diesen Benachrichtigungen findet Artikel 5 

Absatz 1 keine Anwendung, sofern es aus technischen Gründen nicht möglich ist, 

API- oder sonstige PNR-Daten an den Router zu übermitteln. Die 

Fluggesellschaften speichern die API- oder sonstigen PNR-Daten so lange, bis die 

technischen Schwierigkeiten erfolgreich behoben wurden, und übermitteln sie 

dann umgehend gemäß Artikel 5 Absatz 1 an den Router. In Ausnahmefällen im 

Zusammenhang mit den Zielen dieser Verordnung, die es erforderlich machen, 

dass die PIUs während der technischen Unmöglichkeit, den Router zu nutzen, 

API-Daten oder sonstige PNR-Daten unverzüglich empfangen müssen, können die 

PIUs die Fluggesellschaften zwischenzeitlich auffordern, jedes andere geeignete 

Mittel zu nutzen, das das erforderliche Maß an Datensicherheit, Datenqualität und 

Datenschutz bietet, um die API-Daten oder sonstige PNR-Daten direkt an die PIUs 

zu übermitteln. Die PIUs verarbeiten die API-Daten oder sonstige PNR-Daten, die 

sie auf andere geeignete Weise erhalten haben, im Einklang mit den Vorschriften 

und Sicherheitsvorkehrungen der Richtlinie (EU) 2016/681.  
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Nachdem die eu-LISA mitgeteilt hat, dass der technische Fehler erfolgreich 

behoben wurde, und wenn im Einklang mit Artikel 13 Absatz 3 bestätigt wurde, 

dass die Übermittlung der betreffenden API-Daten über den Router an die 

entsprechende PIU abgeschlossen ist, muss die PIU die API-Daten, die sie zuvor 

auf eine andere geeignete Weise erhalten hat, unverzüglich löschen. 

(2) Wenn es wegen eines Ausfalls der in Artikel 22 genannten Systeme oder 

Infrastruktur eines Mitgliedstaats technisch nicht möglich ist, den Router für die 

Übermittlung von API- oder sonstigen PNR-Daten zu nutzen, benachrichtigt die 

PIU des betreffenden Mitgliedstaats ▌die anderen PIUs, die eu-LISA und die 

Kommission unverzüglich auf automatisierte Weise über diese technische 

Unmöglichkeit. In diesem Fall ergreift der betreffende Mitgliedstaat unverzüglich 

Maßnahmen zur Behebung der technischen Unmöglichkeit, den Router zu nutzen, 

und benachrichtigt die betreffenden Parteien unverzüglich, wenn das Problem 

erfolgreich behoben wurde. Der Router speichert die API- oder sonstigen PNR-

Daten so lange, bis die technischen Schwierigkeiten erfolgreich behoben wurden, 

und übermittelt sie dann umgehend gemäß Artikel 12 Absatz 1. Wenn die Nutzung 

des Routers ausnahmeweise technisch nicht möglich ist, können die PIUs die 

Fluggesellschaften zwischenzeitlich auffordern, jedes andere geeignete Mittel zu 

nutzen, das das erforderliche Maß an Datensicherheit, Datenqualität und 

Datenschutz bietet, um die API-Daten oder sonstige PNR-Daten direkt an die PIUs 

zu übermitteln. 

▌  
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(3) Wenn es wegen eines Ausfalls der in Artikel 23 genannten Systeme oder 

Infrastruktur einer Fluggesellschaft technisch nicht möglich ist, den Router für die 

Übermittlung von API- oder sonstigen PNR-Daten zu nutzen, benachrichtigt die 

betreffende Fluggesellschaft die PIUs, die eu-LISA und die Kommission 

unverzüglich auf automatisierte Weise über diese technische Unmöglichkeit. In 

diesem Fall ergreift die betreffende Fluggesellschaft unverzüglich Maßnahmen zur 

Behebung der technischen Unmöglichkeit, den Router zu nutzen, und benachrichtigt 

die betreffenden Parteien unverzüglich, wenn das Problem erfolgreich behoben 

wurde. 

Während des Zeitraums zwischen diesen Benachrichtigungen findet Artikel 5 

Absatz 1 keine Anwendung, sofern es aus technischen Gründen nicht möglich ist, 

API-Daten an den Router zu übermitteln. Die Fluggesellschaften speichern die API-

Daten so lange, bis die technischen Schwierigkeiten erfolgreich behoben wurden, 

und übermitteln die Daten dann umgehend an den Router gemäß Artikel 5 

Absatz 1. In Ausnahmefällen im Zusammenhang mit den Zielen dieser 

Verordnung, die es erforderlich machen, dass die PIUs während der technischen 

Unmöglichkeit, den Router zu nutzen, API-Daten unverzüglich empfangen 

müssen, können die PIUs die Fluggesellschaften zwischenzeitlich auffordern, 

jedes andere geeignete Mittel zu nutzen, das das erforderliche Maß an 

Datensicherheit, Datenqualität und Datenschutz bietet, um die API-Daten direkt 

an die PIUs zu übermitteln. Die PIUs verarbeiten die API-Daten, die sie auf 

andere geeignete Weise erhalten haben, im Einklang mit den Vorschriften und 

Sicherheitsvorkehrungen der Richtlinie (EU) 2016/681.  
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Nachdem die eu-LISA mitgeteilt hat, dass der technische Fehler erfolgreich 

behoben wurde, und wenn im Einklang mit Artikel 13 Absatz 3 bestätigt wurde, 

dass die Übermittlung der betreffenden API-Daten über den Router an die 

entsprechende PIU abgeschlossen ist, muss die PIU die API-Daten, die sie zuvor 

auf eine andere geeignete Weise erhalten hat, unverzüglich löschen. 

Wurde die technische Unmöglichkeit erfolgreich behoben, so legt die betreffende 

Fluggesellschaft der in Artikel 37 genannten zuständigen nationalen API-

Aufsichtsbehörde unverzüglich einen Bericht mit allen erforderlichen Einzelheiten 

über die technische Unmöglichkeit vor, einschließlich der Gründe für die technische 

Unmöglichkeit, ihres Umfangs und ihrer Folgen sowie der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. 
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Artikel 33 

Haftung in Bezug auf den Router 

Für Schäden am Router, die darauf zurückzuführen sind, dass ein Mitgliedstaat oder eine 

Fluggesellschaft den in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen nicht nachgekommen 

ist, haftet dieser Mitgliedstaat bzw. diese Fluggesellschaft wie im geltenden Unionsrecht 

oder nationalen Recht vorgesehen, es sei denn, es wurde nachgewiesen, dass die eu-LISA, 

ein anderer Mitgliedstaat oder eine andere Fluggesellschaft keine angemessenen 

Maßnahmen ergriffen haben, um den Schaden abzuwenden oder zu mindern.  
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Artikel 34 

Inbetriebnahme des Routers in Bezug auf API-Daten 

Sobald die eu-LISA die Kommission über den erfolgreichen Abschluss des umfangreichen 

Tests des Routers gemäß Artikel 24 Absatz 5 unterrichtet hat, legt die Kommission 

unverzüglich im Wege eines Durchführungsrechtsakts den Tag fest, an dem der Router 

seinen Betrieb in Bezug auf API-Daten aufnimmt. Dieser Durchführungsrechtsakt wird 

gemäß dem in Artikel 42 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Die Kommission legt den in Absatz 1 genannten Tag so fest, dass er innerhalb von 

30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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Artikel 35  

Inbetriebnahme des Routers in Bezug auf sonstige PNR-Daten 

Die Kommission legt im Wege eines Durchführungsrechtsakts unverzüglich das Datum 

fest, ab dem der Router seinen Betrieb in Bezug auf sonstige PNR-Daten aufnimmt, sobald 

die eu-LISA die Kommission über den erfolgreichen Abschluss der umfassenden Tests des 

Routers gemäß Artikel 24 Absatz 6 unterrichtet hat, einschließlich der Zuverlässigkeit der 

Verbindungen des Routers zu Fluggesellschaften und PIUs und der Lesbarkeit sonstiger 

PNR-Daten, die von den Fluggesellschaften übermittelt und vom Router in dem 

erforderlichen standardisierten Format gemäß Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/681 

übertragen wurden. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 42 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Die Kommission legt den in Absatz 1 genannten Tag so fest, dass er innerhalb von 

30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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Artikel 36 

Freiwillige Nutzung des Routers 

(1) Die Fluggesellschaften sind berechtigt, den Router zu nutzen, um die in Artikel 3 

Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2004/82/EG genannten Informationen oder sonstige 

gemäß Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2016/681 erhobenen PNR-Daten gemäß den 

genannten Richtlinien an eine oder mehrere der zuständigen PIUs zu übermitteln, 

sofern der betreffende Mitgliedstaat dieser Nutzung zugestimmt und einen 

geeigneten Tag für den Nutzungsbeginn festgelegt hat. Bevor der Mitgliedstaat 

dieser Nutzung zustimmt, vergewissert er sich, dass die Informationen 

insbesondere in Anbetracht der Anbindung der eigenen PIU an den Router und 

derjenigen der betreffenden Fluggesellschaft rechtmäßig, sicher, wirksam und 

rasch übermittelt werden können.  

(2) Beginnt eine Fluggesellschaft mit der Nutzung des Routers gemäß Absatz 1, so 

übermittelt sie diese Informationen bis zu dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Geltungsbeginn dieser Verordnung weiterhin über den Router an die PIU des 

betreffenden Mitgliedstaats. Wenn jedoch nach Auffassung dieses Mitgliedstaats 

objektive Gründe eine Einstellung dieser Nutzung rechtfertigen und er die 

Fluggesellschaft entsprechend unterrichtet, stellt die Fluggesellschaft die Nutzung 

ab dem von dem Mitgliedstaat festgelegten geeigneten Tag wieder ein. 
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(3) Der zuständige Mitgliedstaat 

a) setzt sich mit der eu-LISA ins Benehmen, bevor sie der freiwilligen Nutzung 

des Routers nach Absatz 1 zustimmt; 

b) gibt der betreffenden Fluggesellschaft – außer in hinreichend begründeten 

dringenden Fällen – Gelegenheit, zu ihrer Absicht, die Nutzung nach 

Absatz 2 einzustellen, Stellung zu nehmen und gegebenenfalls auch die eu-

LISA dazu zu konsultieren; 

c) unterrichtet die eu-LISA und die Kommission unverzüglich über jede 

Nutzung, der sie zugestimmt hat, und über jede Einstellung dieser Nutzung 

und legt dazu alle erforderlichen Informationen vor, einschließlich des Tags 

des Beginns der Nutzung, des Tags der Einstellung der Nutzung und der 

Gründe für die Einstellung. 
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KAPITEL 7 

AUFSICHT, SANKTIONEN UND HANDBUCH 

Artikel 37 

Nationale API-Aufsichtsbehörde 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere nationale API-Aufsichtsbehörden, 

die dafür zuständig sind, die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung 

durch die Fluggesellschaften in ihrem Hoheitsgebiet zu überwachen und die 

Einhaltung dieser Bestimmungen sicherzustellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen API-Aufsichtsbehörden über 

alle erforderlichen Mittel und alle erforderlichen Untersuchungs- und 

Durchsetzungsbefugnisse verfügen, um ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung 

wahrzunehmen und gegebenenfalls auch die in Artikel 38 genannten Sanktionen zu 

verhängen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ausübung der der 

nationalen API-Aufsichtsbehörde übertragenen Befugnisse gemäß den im 

Unionsrecht garantierten Grundrechten geeigneten Schutzvorkehrungen unterliegt. 
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(3) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission bis zu dem in Artikel 45 Absatz 2 

genannten Geltungsbeginn dieser Verordnung die Namen und Kontaktdaten der von 

ihnen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels benannten Behörden und 

übermitteln ihr die gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels erlassenen detaillierten 

Vorschriften. Sie melden der Kommission unverzüglich alle diesbezüglichen 

Änderungen. 

(4) Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden nach Artikel 51 der Verordnung 

(EU) 2016/679, Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 und Artikel 15 der 

Richtlinie (EU) 2016/681 bleiben von diesem Artikel unberührt. 

Artikel 38 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 

diese Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der 

Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein▌. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen bis 

zu dem in Artikel 45 Absatz 2 festgelegten Geltungsbeginn dieser Verordnung mit 

und melden ihr unverzüglich alle diesbezüglichen Änderungen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen API-Aufsichtsbehörden bei 

der Entscheidung darüber, ob sie Sanktionen verhängen, und bei der Festlegung 

von Art und Höhe der Sanktionen die relevanten Umstände berücksichtigen, 

darunter eventuell 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) Grad des Verschuldens der Fluggesellschaft; 

c) frühere Verstöße der Fluggesellschaft; 

d) allgemeines Ausmaß der Zusammenarbeit der Fluggesellschaft mit den 

zuständigen Behörden; 

e) Größe der Fluggesellschaft, z. B. die Zahl der jährlich beförderten 

Fluggäste; 

f) ob andere nationale API-Aufsichtsbehörden bereits früher Sanktionen gegen 

dieselbe Fluggesellschaft wegen desselben Verstoßes verhängt haben. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei dem wiederholten Versäumnis, API-

Daten gemäß Artikel 5 Absatz 1 zu übermitteln, Sanktionen in Höhe von bis zu 

2 % des von der Fluggesellschaft im vorangegangenen Geschäftsjahr 

erwirtschafteten weltweiten Jahresumsatzes verhängt werden können. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Nichteinhaltung anderer in dieser 

Verordnung festgelegter Verpflichtungen mit verhältnismäßigen Sanktionen, auch 

finanzieller Art, geahndet wird. 

Artikel 39 

Statistiken 

(1) Um die Durchführung und Überwachung dieser Verordnung zu unterstützen, 

veröffentlicht die eu-LISA auf der Grundlage der in den Absätzen 5 und 6 

genannten statistischen Informationen vierteljährlich Statistiken über die 

Funktionsweise des Routers und über die Einhaltung der in dieser Verordnung 

festgelegten Verpflichtungen durch die Fluggesellschaften. Diese Statistiken 

dürfen keine Identifizierung von Einzelpersonen ermöglichen. 

(2) Für die in Absatz 1 genannten Zwecke übermittelt der Router die in den 

Absätzen 5 und 6 aufgeführten Daten automatisch an den in Artikel 39 der 

Verordnung (EU) 2019/818 genannten zentralen Speicher für Berichte und 

Statistiken. 
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(3) Um die Durchführung und Überwachung dieser Verordnung zu unterstützen, 

stellt die eu-LISA jeweils zum Jahresende statistische Daten in einem Bericht zum 

Vorjahr zusammen. Sie veröffentlicht diesen Jahresbericht und übermittelt ihn 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten, der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache und den nationalen Aufsichtsbehörden nach Artikel 37. In dem 

Jahresbericht dürfen weder vertrauliche Arbeitsmethoden offengelegt werden, 

noch darf er laufende Untersuchungen der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten gefährden. 

(4) Die eu-LISA stellt der Kommission auf Ersuchen Statistiken zu spezifischen 

Aspekten der Umsetzung dieser Verordnung sowie die Statistiken nach Absatz 3 

zur Verfügung. 
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(5) Der zentrale Speicher für Berichte und Statistiken stellt der eu-LISA die für die 

Berichterstattung gemäß Artikel 44 und für die Erstellung von Statistiken gemäß 

dem vorliegenden Artikel erforderlichen statistischen Angaben zur Verfügung, 

wobei diese Statistiken zu API-Daten jedoch keine Identifizierung der betreffenden 

Fluggäste ermöglichen dürfen: 

a) Angabe, ob die Daten einen Fluggast oder ein Besatzungsmitglied betreffen; 

b) Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Geburtsjahr des Fluggastes oder des 

Besatzungsmitglieds; 

c) Datum, ursprünglicher Abflugsort, Abflugsflughafen sowie Ankunftsdatum 

und Ankunftsflughafen; 

d) Art des Reisedokuments, aus drei Buchstaben bestehender Code des 

ausstellenden Staates und Datum des Ablaufs seiner Gültigkeitsdauer; 

e) Zahl der insgesamt für den betreffenden Flug abgefertigten Fluggäste; 
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f) Code der Fluggesellschaft, die den Flug durchführt; 

g) Angabe, ob es sich um einen Linienflug oder um einen Gelegenheitsflug 

handelt; 

h) Angabe, ob API-Daten zum Zeitpunkt des Abfertigungsschlusses übermittelt 

wurden; 

i) Angabe, ob die personenbezogenen Daten des Fluggastes richtig, vollständig 

und aktuell waren; 

j) technische Mittel zur Erfassung der API-Daten. 

(6) Der zentrale Speicher für Berichte und Statistiken stellt der eu-LISA die für die 

Berichterstattung gemäß Artikel 44 und für die Erstellung von Statistiken gemäß 

dem vorliegenden Artikel erforderlichen statistischen Angaben zur Verfügung, 

wobei diese Statistiken zu anderen PNR-Daten jedoch keine Identifizierung der 

betreffenden Fluggäste ermöglichen dürfen: 

a) Datum und Uhrzeit des Eingangs der PNR-Benachrichtigungen beim 

Router; 

b) Fluginformationen, die in der Reiseroute in der spezifischen PNR-

Benachrichtigung enthalten sind; 

c) Code-Sharing-Informationen, die in der spezifischen PNR-

Benachrichtigung enthalten sind.  
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(7) Für die Zwecke der Berichterstattung nach Artikel 44 und zur Erstellung der 

Statistiken gemäß dem vorliegenden Artikel speichert die eu-LISA die Daten nach 

den Absätzen 5 und 6 dieses Artikels in dem zentralen Speicher für Berichte und 

Statistiken nach Artikel 39 der Verordnung (EU) 2019/818. Sie speichert diese 

Daten gemäß Absatz 2 für einen Zeitraum von fünf Jahren, wobei die Daten keine 

Identifizierung der betreffenden Fluggäste ermöglichen dürfen. Zur 

Durchführung und Überwachung dieser Verordnung stellt der zentrale Speicher 

für Berichte und Statistiken ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der PIUs 

und anderer einschlägiger Behörden der Mitgliedstaaten anpassbare Berichte und 

die in Absatz 5 genannten Statistiken zu API-Daten und die in Absatz 6 genannten 

Statistiken zu sonstigen PNR-Daten bereit. 

(8) Die Verwendung der in den Absätzen 5 und 6 genannten Daten darf nicht zu dem 

in Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Profiling von 

Personen oder einer Diskriminierung von Personen aus den in Artikel 21 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union genannten Gründen führen. Die 

in den Absätzen 5 und 6 genannten Daten dürfen weder für den Vergleich und den 

Abgleich oder noch für eine Kombination mit personenbezogenen Daten 

verwendet werden. 
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(9) Die von der eu-LISA zur Überwachung der Entwicklung und der Funktionsweise 

des Routers eingeführten Verfahren gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/818 umfassen die Möglichkeit, regelmäßige Statistiken zur 

Sicherstellung dieser Überwachung zu erstellen. 

Artikel 40 

Handbuch 

Die Kommission erstellt in enger Zusammenarbeit mit den PIUs, anderen einschlägigen 

Behörden der Mitgliedstaaten, den Fluggesellschaften und den zuständigen Einrichtungen 

und Agenturen der Union ein Handbuch mit Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 

Verfahren für die Durchführung dieser Verordnung, insbesondere in Bezug auf die 

Vereinbarkeit mit den Grundrechten und auf Sanktionen gemäß Artikel 38, und macht 

dieses öffentlich zugänglich. 

Bei dem Handbuch werden bereits bestehende einschlägige Handbücher berücksichtigt. 

Die Kommission nimmt das Handbuch in Form einer Empfehlung an. 
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KAPITEL 8 

AUSWIRKUNGEN AUF ANDERE BESTEHENDE RECHTSAKTE 

Artikel 41 

Änderungen der Verordnung (EU) 2019/818 

Artikel 39 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Es wird ein zentraler Speicher für Berichte und Statistiken (CRRS) eingerichtet, um 

die Ziele von Eurodac, des SIS sowie des ECRIS-TCN gemäß den geltenden 

Rechtsinstrumenten zu unterstützen und systemübergreifende statistische Daten und 

analytische Berichte für politische und operative Zwecke sowie für die Zwecke der 

Datenqualität bereitzustellen. Der CRRS unterstützt auch die Ziele der Verordnung 

(EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates* [die vorliegende 

Verordnung] [...]. 
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(2) Die eu-LISA sorgt an ihren technischen Standorten für die Einrichtung, die 

Implementierung und das Hosting des CRRS, das logisch nach den EU-

Informationssystemen getrennt die Daten und Statistiken nach Artikel 74 der 

Verordnung (EU) 2018/1862 und Artikel 32 der Verordnung (EU) 2019/816 enthält. 

eu-LISA erhebt auch die Daten und Statistiken des in Artikel 16a Absatz 1 der 

Verordnung (EU) …/…* [diese Verordnung] genannten Routers. Der Zugang zum 

CRRS erfolgt in Form eines kontrollierten, gesicherten Zugangs und spezifischer 

Nutzerprofile und wird den in Artikel 74 der Verordnung (EU) 2018/1862, Artikel 32 

der Verordnung (EU) 2019/816 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

…/…* [diese Verordnung] genannten Behörden ausschließlich zu 

Berichterstattungs- und Statistikzwecken gewährt. 

___________ 

* Verordnung (EU) [Nummer] des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

xy über [amtlicher Titel] (ABl. L ...).“ 
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KAPITEL 9 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Artikel 42 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die 

Kommission den Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 

Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 
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Artikel 43 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absätze 11 und 12, 

Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 9 wird der Kommission für einen Zeitraum 

von fünf Jahren ab dem ... [Tag des Erlasses der Verordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widerspricht einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absätze 11 und 12, Artikel 5 Absatz 3 

und Artikel 7 Absatz 9 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 

über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 
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(4) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 11 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 

Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. Hat das 

Europäische Parlament oder der Rat Einwände erhoben, so kann weder das 

Europäische Parlament noch der Rat die stillschweigende Verlängerung nach 

Absatz 2 dieses Artikels nicht ablehnen. 

(5) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(6) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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Artikel 44 

Überwachung und Bewertung 

(1) Die eu-LISA stellt sicher, dass zur Überwachung der Entwicklung und der 

Funktionsweise des Routers geeignete Verfahren vorhanden sind, wobei für die 

Entwicklung Ziele in Bezug auf Planung und Kosten und für die Funktionsweise 

Ziele in Bezug auf die technische Leistung, Kostenwirksamkeit, Sicherheit und 

Dienstleistungsqualität festzulegen sind. 

(2) Während der Entwicklungsphase des Routers erstellt die eu-LISA bis zum [ein 

Jahr nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] und danach jedes Jahr 

einen Bericht über den Stand der Entwicklung des Routers und übermittelt diesen 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. Dieser Bericht enthält genaue 

Angaben über die angefallenen Kosten und über etwaige Risiken, welche sich auf 

die Gesamtkosten auswirken könnten, die gemäß Artikel 31 zulasten des 

Gesamthaushaltsplans der Union gehen. 

(3) Sobald der Router in Betrieb geht, erstellt die eu-LISA einen Bericht, in dem 

detailliert dargelegt wird, wie die Ziele, insbesondere in Bezug auf die Planung 

und die Kosten, erreicht wurden, und in dem etwaige Abweichungen begründet 

werden, und übermittelt diesen dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(4) Die Kommission erstellt bis zum [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

und danach alle vier Jahre einen Bericht mit einer Gesamtevaluierung dieser 

Verordnung, in deren Rahmen die Notwendigkeit und der Zusatznutzen der 

Erhebung von API-Daten aufgezeigt wird, einschließlich einer Bewertung 

a) der Anwendung dieser Verordnung; 

b) des Umfangs, in dem die Ziele der Verordnung erreicht wurden; 

c) der Auswirkungen dieser Verordnung auf die durch das Unionsrecht 

geschützten Grundrechte; 

d) der Auswirkungen dieser Verordnung auf die Reiseerfahrung rechtmäßig 

reisender Fluggäste; 

e) der Auswirkungen dieser Verordnung auf die Wettbewerbsfähigkeit des 

Luftfahrtsektors und die Belastung der Unternehmen; der Bericht der 

Kommission befasst sich auch mit der Wechselwirkung dieser Verordnung 

mit anderen einschlägigen EU-Rechtsakten, insbesondere der Verordnung 

(EU) 2017/2226, der Verordnung (EU) 2018/1240 und der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008, wobei es darum geht, die Gesamtauswirkungen der damit 

verbundenen Meldepflichten auf die Fluggesellschaften zu bewerten, 

Bestimmungen zu ermitteln, die zur Verringerung der Belastung der 

Fluggesellschaften gegebenenfalls aktualisiert und vereinfacht werden 

können, und Aktionen und Maßnahmen zu prüfen, die zur Verringerung des 

Gesamtkostendrucks auf die Fluggesellschaften ergriffen werden könnten; 
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f) der Qualität der vom Router an die PIUs übermittelten Daten; 

g) die Leistung des Routers in Bezug auf die PIUs. 

(5) Die in Absatz 4 genannte Evaluierung umfasst auch eine Überprüfung der Frage, 

ob die Einbeziehung der Verpflichtung zur Erhebung und Übermittlung von API-

Daten über EU-Flüge in den Anwendungsbereich dieser Verordnung notwendig, 

verhältnismäßig und wirksam ist. 

(6) Die Kommission übermittelt den Evaluierungsbericht dem Europäischen Parlament, 

dem Rat, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten und der Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte. Auf der Grundlage der Evaluierung legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung vor. 
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(7) Die Mitgliedstaaten und die Fluggesellschaften stellen der eu-LISA und der 

Kommission auf deren Ersuchen die Informationen zur Verfügung, die für die 

Erstellung des in den Absätzen 2, 3 und 4 genannten Berichts erforderlich sind. 

Insbesondere stellen die Mitgliedstaaten quantitative und qualitative 

Informationen über die Erhebung von API-Daten aus operativer Sicht zur 

Verfügung. Bei den bereitgestellten Informationen darf es sich nicht um 

personenbezogene Daten handeln. Die Mitgliedstaaten können davon absehen, 

solche Informationen bereitzustellen, wenn und soweit dies erforderlich ist, um 

vertrauliche Arbeitsmethoden nicht offenzulegen oder um laufende Ermittlungen 

ihrer PIUs oder anderer zuständiger Behörden nicht zu gefährden. Die Kommission 

stellt sicher, dass alle übermittelten vertraulichen Informationen angemessen 

geschützt werden. 
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Artikel 45 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt 

a) sobald seit dem von der Kommission gemäß Artikel 34 bestimmten Tag der 

Inbetriebnahme des Routers in Bezug auf API- oder sonstige PNR-Daten zwei Jahre 

verstrichen sind, und 

b) vier Jahre nach dem von der Kommission gemäß Artikel 35 festgelegten Zeitpunkt, 

zu dem der Router seine Tätigkeit in Bezug auf PNR-Daten aufnimmt. 
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Außerdem gilt Folgendes: 

a) Artikel 4 Absatz 12, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 7 Absatz 9, Artikel 11 Absatz 5, 

Artikel 12 Absatz 6, Artikel 17 Absatz 7, Artikel 22 Absatz 2, Artikel 23 Absatz 2, 

Artikel 24, Artikel 27, Artikel 28, Artikel 31 Absatz 1, Artikel 34, Artikel 42 und 

Artikel 43 gelten ab dem [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

b) Artikel 6, Artikel 16 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 17, Artikel 18, Artikel 19, 

Artikel 25, Artikel 26 und Artikel 33 gelten ab dem von der Kommission gemäß 

Artikel 34 und Artikel 35 bestimmten Tag der Inbetriebnahme des Routers.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0378
Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der 
Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems 
der Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten (Netto-Null-Industrie-Verordnung) 
(COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2023)0161),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0062/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Juli 20231,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Juli 20232,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Februar 2024 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des 
                                                
1 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 179.
2 ABl. C, C/2023/254, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/254/oj.
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Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, 
des Ausschusses für Verkehr und Tourismus und des Ausschusses für regionale 
Entwicklung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0343/2023), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;  

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0081 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. April 2024 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen 
Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologien und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2018/1724 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
1 ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 179. ▌ 
2 ABl. C, C/2023/254, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/254/oj. ▌ 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Übergang zu Klimaneutralität führt bereits zu enormen industriellen, 

wirtschaftlichen und geopolitischen Verschiebungen auf der ganzen Welt, die mit dem 

Fortschreiten der weltweiten Dekarbonisierungsbemühungen noch stärker zunehmen 

werden. Die Union muss auf diese Entwicklungen reagieren und gleichzeitig den 

Wandel in den Bereichen Energie, Klima und Umwelt umsetzen. Eine starke 

Fertigungsbasis ist ein Schlüsselelement, wenn es darum geht, den Zugang zu Netto-

Null-Technologien zu sichern und hochwertige Arbeitsplätze in der Union zu halten. 

Dies setzt voraus, dass die Union ihre Wettbewerbsfähigkeit bewahrt, auch durch 

Innovation und insbesondere im Hinblick auf saubere Technologien. 

(2) Angesichts der Komplexität und des transnationalen Charakters von Netto-Null-

Technologien bergen unkoordinierte nationale Maßnahmen zur Sicherstellung des 

Zugangs zu diesen Technologien das Risiko, den Wettbewerb zu verzerren und den 

Binnenmarkt zu fragmentieren. Diese Maßnahmen der Mitgliedstaaten können dazu 

führen, dass unterschiedliche Vorschriften für die Marktteilnehmer gelten, ein 

unterschiedlicher Zugang zur Versorgung mit Netto-Null-Technologien zwischen den 

Mitgliedstaaten bereitgestellt wird, indem u. a. Projekte zur Fertigung von Netto-Null-

Technologien in unterschiedlichem Umfang unterstützt werden, und unterschiedliche 

Vorschriften, unkoordinierte Formen der Auftragsvergabe und eine voneinander 

abweichende Vorgehensweise und Dauer bei Genehmigungsverfahren vorgesehen 

werden, wodurch Hindernisse für den grenzüberschreitenden Handel zwischen 

Mitgliedstaaten entstehen würden und das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts behindert würde. Zur Gewährleistung des Funktionierens des 

Binnenmarkts ist es daher erforderlich, einen gemeinsamen Rechtsrahmen der Union zu 

schaffen, um diese zentrale Herausforderung gemeinsam durch eine Verstärkung der 

Resilienz und Versorgungssicherheit der Union im Bereich Netto-Null-Technologien 

anzugehen. 
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(3) Die Union hat sich zu einer beschleunigten Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und zu 

einem ehrgeizigen Einsatz erneuerbarer Energiequellen verpflichtet, um bis 2050 

Klimaneutralität, nämlich Netto-Null-Emissionen oder Emissionen nach Abzug des 

Abbaus zu erreichen. Dieses Ziel bildet den Kern des europäischen Grünen Deals, der in 

der Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel „Der europäische 

Grüne Deal“ dargelegt ist, und der Mitteilung der Kommission vom 5. Mai 2021 mit dem 

Titel „Aktualisierung der neuen Industriestrategie von 2020: einen stärkeren 

Binnenmarkt für die Erholung Europas aufbauen“ und steht im Einklang mit der 

Verpflichtung der Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris4, zu den 

weltweiten Klimaschutzmaßnahmen beizutragen. Um das Ziel der Klimaneutralität der 

Union zu erreichen, ist in der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 das verbindliche Klimaziel der Union festgelegt, die 

Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 zu senken. 

Mit dem vorgeschlagenen Paket „Fit für 55“, das in der Mitteilung der Kommission vom 

14. Juli 2021 mit dem Titel „‚Fit für 55‘: auf dem Weg zur Klimaneutralität – 

Umsetzung des EU‑Klimaziels für 2030“ dargelegt ist, soll das Klimaziel der Union für 

2030 erreicht und die einschlägigen Rechtsvorschriften der Union in diesem Sinne 

überarbeitet und aktualisiert werden. 

                                                 
4 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss des im 

Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der Europäischen Union (ABl. 
L 282 vom 19.10.2016, S. 1). 

5 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 
2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 
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(4) Darüber hinaus wird der Industrieplan zum Grünen Deal, der in der Mitteilung der 

Kommission vom 1. Februar 2023 dargelegt ist, ein umfassendes Konzept zur 

Unterstützung des Ausbaus von Technologien für saubere Energie auf der Grundlage 

von vier Säulen festgelegt. Säule 1 zielt darauf ab, ein Regelungsumfeld zu schaffen, das 

die Genehmigungsverfahren neuer Fertigungs- und Montagestandorte für Netto-Null-

Technologien vereinfacht und strafft und den Ausbau der Netto-Null-Industrie der 

Union erleichtert. Säule 2 des Plans besteht in der Ankurbelung von Investitionen in die 

Herstellung von Netto-Null-Technologien und deren Finanzierung durch den 

überarbeiteten Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 

infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine – Krisenbewältigung und Gestaltung des 

Wandels, der durch die Mitteilung der Kommission vom 17. März 2023 geschaffen 

wurde, und die Einrichtung der Plattform „Strategische Technologien für Europa“ 

(STEP), die mit der Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen Parlaments und des 

Rates6 geschaffen wurde, um den Vorsprung der Union bei kritischen und neu 

entstehenden Technologien, die für den grünen und den digitalen Wandel von 

Bedeutung sind, zu erhalten. Säule 3 betrifft die Entwicklung der für den Übergang 

erforderlichen Kompetenzen und die Erhöhung der Zahl der Fachkräfte im 

Technologiesektor für saubere Energien. Der Schwerpunkt von Säule 4 liegt auf dem 

Handel und der Diversifizierung der Lieferkette für kritische Rohstoffe. Dazu gehört die 

Einrichtung eines Klubs für kritische Rohstoffe, die Zusammenarbeit mit gleich 

gesinnten Partnern zur gemeinsamen Stärkung der Lieferketten und die 

Diversifizierung weg von einem einzigen Lieferanten für kritische Inputs. Die 

vorliegende Verordnung ist Teil dieser Maßnahmen und trägt dazu bei, dass die 

Dekarbonisierung der Industrie in der Union attraktiver wird. 

                                                 
6 Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 

2024 zur Einrichtung der Plattform „Strategische Technologien für Europa“ (STEP) und 
zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG, der Verordnungen (EU) 2021/1058, (EU) 
2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, 
(EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABl. L, 2024/795, 
29.02.2024, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj). 
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(5) Der Binnenmarkt bietet ein geeignetes Umfeld, um die Technologien, die für die 

Verwirklichung der Klima- und Energieziele der Union und die Erfüllung des Ziels des 

europäischen Grünen Deals, die Dekarbonisierung in nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit 

umzuwandeln, notwendig sind, in dem erforderlichen Umfang und Tempo zu erschließen. 

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen, ressourceneffizienten Netto-Null-Wirtschaft 

entstehen große Chancen für den Ausbau der Netto-Null-Industrie in der Union unter 

Nutzung der Stärke des Binnenmarkts, indem Investitionen in Netto-Null-Technologien 

und ihre Lieferketten gefördert werden. Diese Technologien sind erforderlich, um die 

Ziele der integrierten nationalen Energie- und Klimapläne der Mitgliedstaaten gemäß 

der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates7 zu 

erreichen, zur Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der Union 

beizutragen und die Dekarbonisierung der Wirtschaftssektoren – von der 

Energieversorgung über den Verkehr und die Gebäude bis hin zur Industrie in der 

Union – zu ermöglichen. Eine starke Netto-Null-Industrie in der Union kann erheblich 

dazu beitragen, die Klima- und Energieziele der Union wirksam zu erreichen, wie auch 

andere Ziele des europäischen Grünen Deals zu unterstützen, während gleichzeitig die 

industrielle Basis gefördert wird und so hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden 

und ein nachhaltiges Wachstum gefördert wird. 

                                                 
7 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/70;Nr:98;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/31/EU;Year:2010;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/119/EG;Year:2009;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=


 

 148 

 

(6) Um diese Verpflichtungen zu erfüllen, muss die Union das Tempo beim Übergang zu einer 

Netto-Null-Wirtschaft beschleunigen, unter anderem indem sie den Anteil sauberer 

Energie in ihrem Energiemix sowie die Energieeffizienz und den Anteil erneuerbarer 

Energiequellen erhöht. Dies wird zur Verwirklichung der Ziele der Union beitragen, die im 

Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte für 2030 festgelegt sind, mit dem die 

Kommission ihren Beitrag zur Umsetzung der 2017 in Göteborg proklamierten 

europäischen Säule sozialer Rechte geleistet hat. 
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(7) Die höheren Energiepreise infolge der ungerechtfertigten und unrechtmäßigen 

militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine haben einen starken Impuls 

gegeben, um die Umsetzung des europäischen Grünen Deals zu beschleunigen und die 

Resilienz der in der Verordnung (EU) 2018/1999 geregelten Energieunion zu stärken, 

indem die Energiewende vorangetrieben und jegliche Abhängigkeit von russischen 

Ausfuhren fossiler Brennstoffe beendet wird. Dem REPowerEU-Plan, der in der Mitteilung 

der Kommission vom 18. Mai 2022 mit dem Titel „REPowerEU-Plan“ dargelegt ist, 

kommt bei der Reaktion auf die Härten und Störungen des globalen Energiemarkts infolge 

der Invasion Russlands in die Ukraine eine Schlüsselrolle zu. Dieser Plan zielt darauf ab, 

die Energiewende in der Union voranzutreiben, um den Gas- und Stromverbrauch der 

Union zu senken und Investitionen in den Einsatz energieeffizienter und CO2-armer 

Lösungen zu fördern. ▌ 

(8) Um die Klima- und Energieziele der Union zu erreichen, muss der Energieeffizienz 

Priorität eingeräumt werden. Energie zu sparen ist der kostengünstigste, sicherste und 

sauberste Weg, um diese Ziele zu erreichen. „Energieeffizienz an erster Stelle“ ist ein 

genereller Grundsatz der Energiepolitik der Union und spielt sowohl in Bezug auf ihre 

praktische Anwendung bei politischen Entscheidungen als auch auf 

Investitionsentscheidungen eine wichtige Rolle. Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, 

die Fertigungskapazitäten der Union für energieeffiziente Technologien wie 

Wärmepumpen, Fernwärme- und Fernkältesysteme und Technologien für intelligente 

Netze auszubauen, die dabei helfen, den Energieverbrauch in der Union zu senken und zu 

kontrollieren. 
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(9) Die Dekarbonisierungsziele der Union, die Sicherheit der Energieversorgung, die 

Digitalisierung des Energiesystems und die Elektrifizierung der Nachfrage, beispielsweise 

in Bezug auf die Mobilität und die Erforderlichkeit von zusätzlichen und schnelleren 

Ladepunkten, erfordern einen enormen Ausbau der Stromnetze in der ▌Union sowohl auf 

Ebene der Übertragung als auch der Verteilung. Auf der Übertragungsebene werden unter 

anderem für die Anbindung von erneuerbaren Offshore-Energien Hochspannungs-

Gleichstrom-Übertragungssysteme benötigt, während auf der Verteilungsebene zur 

Anbindung von Stromanbietern und zur Steuerung der nachfrageseitigen Flexibilität 

Investitionen in innovative Netztechnologien erforderlich sind, darunter das intelligente 

Aufladen von Elektrofahrzeugen, die Energieeffizienz von Gebäuden, die Automatisierung 

in der Industrie und die intelligente Steuerung, eine fortgeschrittene Zählerinfrastruktur 

und Energiemanagementsysteme für Wohngebäude. Das Stromnetz muss mit vielen 

Akteuren oder Geräten interagieren, wobei ein genauer Grad an Beobachtbarkeit und damit 

auch Datenverfügbarkeit zugrunde gelegt wird, um Flexibilität, intelligentes Laden, 

intelligente Gebäude mit intelligenten Stromnetzen und kleinmaßstäblichen 

Flexibilitätsdiensten zu ermöglichen, die eine nachfrageseitige Laststeuerung durch die 

Verbraucher und die Nutzung erneuerbarer Energie möglich machen. Die Anbindung der 

Netto-Null-Technologien an das Netz in der ▌ Union erfordert einen erheblichen Ausbau 

der Fertigungskapazitäten für Stromnetze in Bereichen wie Offshore- und Onshore-Kabel, 

Umspannwerke und Transformatoren. 
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(10) Daher sind zusätzliche politische Anstrengungen erforderlich, damit die Union über ein 
großes Potenzial für einen raschen Ausbau der Fertigungskapazitäten verfügt, um die 
Klimaziele der Union für 2030 zu unterstützen, indem die Marktbedingungen für die 
Technologien, die kommerziell verfügbar sind, und die Versorgungssicherheit in Bezug 
auf Netto-Null-Technologien und deren Lieferketten verbessert werden, die 
Marktfragmentierung verringert wird und die allgemeine Resilienz und 
Wettbewerbsfähigkeit des Energiesystems der Union geschützt bzw. gestärkt werden. 
Dazu gehört der Zugang zu einer sicheren und nachhaltigen Quelle von Best-in-class-
Brennstoffen gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission8. 

(11) Diese Verordnung sollte die Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments 

und des Rates9+ ergänzen, indem der Schwerpunkt auf der Fertigung von Netto-Null-

Technologien in Form von Endprodukten sowie spezifischen Bauteilen und speziellen 

Maschinen, die in erster Linie zur Herstellung dieser Produkte verwendet werden, gelegt 

wird. Im Mittelpunkt der Verordnung (EU) 2024/...+ steht hingegen der vorgelagerte Teil 

der Lieferkette, insbesondere die kritischen Rohstoffe sowie ihre Gewinnung und 

Verarbeitung und ihr Recycling. Diese Technologien sind für eine Vielzahl strategischer 

Sektoren unverzichtbar, darunter die Industrien für Netto-Null-Technologien, die 

digitale Industrie, die Luft- und Raumfahrt und der Verteidigungssektor. Die 

vorliegende Verordnung und die Verordnung (EU) 2024/...+ folgen der gleichen Logik 

der Förderung eines Geschäftsmodells, des Ausbaus, der Bereitstellung angemessener 

Kompetenzen und der Unterstützung von Investitionen und ergänzen sich einander, um 

Synergien bei der regulatorischen Unterstützung in der gesamten Lieferkette der 

Fertigung von Netto-Null-Technologien in der Union zu schaffen. Die vorliegende 

Verordnung gilt auch für verarbeitete Materialien, die ein wesentlicher Bestandteil von 

Netto-Null-Technologien sind, mit Ausnahme kritischer Rohstoffe, die unter die 

Verordnung (EU) 2024/...+ fallen. 

                                                 
8 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission vom 9. März 2022 zur Änderung 

der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 in Bezug auf Wirtschaftstätigkeiten in 
bestimmten Energiesektoren und der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 in Bezug 
auf besondere Offenlegungspflichten für diese Wirtschaftstätigkeiten (ABl. L 188 vom 
15.7.2022, S. 1). 

9  Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlament und des Rates zur Schaffung eines 
Rahmens zur Gewährleistung einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit kritischen 
Rohstoffen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 
2018/1724 und (EU) 2019/1020 (ABl. L, ..., ELI: ...). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 78/23 (2023/0079 
(COD)) einfügen und die entsprechende Fußnote vervollständigen. 
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(12) Die Endprodukte und die spezifischen Bauteile, die für die Herstellung von Netto-Null-

Technologien wesentlich sind, sollten in einem Anhang nicht erschöpfend aufgeführt 

werden. Dazu gehören Endprodukte und ihre Bauteile, die von einem Unternehmen 

hergestellt und gehandelt werden, einschließlich verarbeiteter Materialien, mit 

Ausnahme der unter die Verordnung (EU) 2024/...+ fallenden Rohstoffe. Ziel dieses 

Anhangs ist es, so weit wie möglich die Endprodukte und spezifischen Bauteile zu 

ermitteln, die für die Herstellung von Netto-Null-Technologien wesentlich sind und bei 

denen daher nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass sie 

stets in erster Linie für alle in der vorliegenden Verordnung aufgeführten Netto-Null-

Technologien verwendet werden. Spezifische Bauteile und spezielle Maschinen, die 

nicht von diesem Anhang X abgedeckt sind, können dennoch in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, wenn der Projektträger auf der 

Grundlage von Nachweisen, die einer zuständigen nationalen Behörde vorgelegt 

wurden, z. B. anhand von Marktstudien oder Abnahmeverträgen belegen kann, dass die 

spezifischen Bauteile oder speziellen Maschinen in erster Linie für die Herstellung von 

Netto-Null-Technologien verwendet werden, mit Ausnahme der unter die Verordnung 

(EU) 2024/...+ fallenden kritischen Rohstoffe. 

(13) Bestimmte spezifische Bauteile in der Lieferkette für Netto-Null-Technologien werden 

im Rahmen energieintensiver Herstellungsprozesse produziert, etwa in den Sektoren 

Stahl, Aluminium, Nichteisenmetalle, Grundchemikalien, Zement, Kalk, Glas, Keramik, 

Düngemittel sowie Halbstoffe und Papier. Viele dieser Prozesse sind durch eine hohe 

Energie- und CO2-Intensität gekennzeichnet, was die Verringerung ihrer CO2-

Emissionen in der Regel erschwert. Gleichzeitig wird in der Verordnung (EU) 2021/1119 

eine rasche Dekarbonisierung der Wirtschaft der Union gefordert. Angesichts der 

Tatsache, dass im Jahr 2019 17 % der gesamten Treibhausgasemissionen in der Union 

auf energieintensive Industrien entfielen, ist ihre Dekarbonisierung unerlässlich, um die 

Klimaneutralität der Union zu verwirklichen. Dies bedeutet, dass die 

Versorgungssicherheit in der Union bei bestimmten Bauteilen, die für Netto-Null-

Technologien verwendet werden, auch von einer Intensivierung der 

Dekarbonisierungsbemühungen in energieintensiven Industriezweigen abhängt. 

Energieintensive Industrieanlagen fallen in den Anwendungsbereich der vorliegenden 

Verordnung, wenn in den betreffenden Anlagen spezifische Bauteile hergestellt werden, 

die in erster Linie für Netto-Null-Technologien verwendet werden.  

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 78/23 (2023/0079 

(COD)) einfügen. 
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Da diese Sektoren insgesamt dekarbonisiert werden müssen und um die Verfügbarkeit 

bestimmter von ihnen hergestellter Bauteile, die in den Lieferketten für Netto-Null-

Technologien verwendet werden, sicherzustellen, sollte diese Verordnung – im 

Gegensatz zu anderen Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, für die 

diese Verordnung gilt – auch für Projekte in energieintensiven Industrien gelten, die 

spezifische Bauteile herstellen, die unter anderem in den Lieferketten für Netto-Null-

Technologien verwendet werden. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs dieser 

Verordnung auf schwer dekarbonisierbare Anlagen sollte von einem Projekt abhängig 

gemacht werden, das den Bau oder die Umwandlung dieser Anlage umfasst, womit eine 

erhebliche Verringerung der CO2-Emissionen aus den Produktionstätigkeiten erreicht 

werden soll. Die gezielte Unterstützung dieser Sektoren im Rahmen der vorliegenden 

Verordnung trägt dazu bei, den Zugang zu einer nachhaltigen Versorgung mit Netto-

Null-Technologien im Binnenmarkt sicherzustellen, erhöht die Investitionssicherheit 

und schafft eine Nachfrage nach transformativen Netto-Null-Technologien und 

Dekarbonisierungstechnologien. 
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(14) In der Liste der Netto-Null-Technologien sind die Technologien aufgeführt, die für die 

Dekarbonisierungsziele der Union und die Verbesserung des Funktionierens des 

Binnenmarkts von wesentlicher Bedeutung sind. Die Liste umfasst zudem Technologien, 

die nicht von allen Mitgliedstaaten als Quelle für saubere und sichere Energie akzeptiert 

werden. Dies steht im Einklang mit ihrem Recht, ihre Wahl zwischen verschiedenen 

Energiequellen, die allgemeine Struktur ihrer Energieversorgung und ihre 

Industriepolitik zu bestimmen. Zum Schutz dieser Rechte berührt die Liste der Netto-

Null-Technologien nicht die Mittelzuweisung im Rahmen des laufenden Mehrjährigen 

Finanzrahmens 2021-2027, insbesondere nicht in Bezug auf die 

Förderfähigkeitskriterien und Gewährungskriterien im Zusammenhang mit 

Technologien für Energie im Rahmen von Unionsfonds, einschließlich solcher, die 

durch Zertifikate des Emissionshandelssystems (EHS) finanziert oder über die 

Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt werden. Ein Mitgliedstaat sollte auch 

nicht verpflichtet sein, Projekte zur Unterstützung einer Lieferkette für eine 

Technologie, die er nicht als Teil seines Energiemixes akzeptiert, als strategische 

Projekte anzuerkennen. 
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(15) Um die Resilienz des zukünftigen Energiesystems der Union sicherzustellen, sollte diese 

Ausweitung in der gesamten Lieferkette der betreffenden Technologien in 

uneingeschränkter Kohärenz und Komplementarität mit den Verordnungen (EU) 2024/...+ 

und (EU) 2023/178110 des Europäischen Parlaments und des Rates erfolgen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Fundstelle und das Datum der Annahme des Dokuments PE‑CONS 78/23 

(2023/0079(COD)) einfügen. 
10 Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des 
europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 
(Chip-Gesetz) (ABl. L 229 vom 18.9.2023, S. 1). 
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(16) Um Fragen der Versorgungssicherheit anzugehen und gleichzeitig die Resilienz des 

Energiesystems der Union sowie die Bemühungen um eine Dekarbonisierung und 

Modernisierung zu unterstützen, müssen die Fertigungskapazitäten für Netto-Null-

Technologien in der Union ausgebaut werden. Die Union muss sicherstellen, dass das 

Regelungsumfeld für die Hersteller von Photovoltaik-Technologien es ihnen ermöglicht, 

ihren Wettbewerbsvorteil zu verstärken und die Perspektiven im Hinblick auf die 

Versorgungssicherheit zu verbessern, indem sie sich bemühen, bis 2030 in der gesamten 

Photovoltaik-Wertschöpfungskette mindestens 30 GW operative Photovoltaik-

Fertigungskapazitäten zu erreichen; dies steht im Einklang mit den Zielen der 

Europäischen Allianz der Photovoltaik-Industrie, die im Rahmen der durch die 

Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 festgelegten Strategie für Solarenergie der 

Union unterstützt wird. Die Union muss sicherstellen, dass das Regelungsumfeld für die 

Hersteller von Wind- und Wärmepumpentechnologien es ihnen ermöglicht, ihren 

Wettbewerbsvorteil zu festigen und ihre aktuellen Marktanteile im Laufe der 2020er 

Jahre im Einklang mit den Prognosen der Union für den Einsatz von Technologien zur 

Erreichung ihrer Energie- und Klimaziele bis 2030 zu bewahren oder zu vergrößern. 

Das bedeutet eine Fertigungskapazität der Union für Windkraft von mindestens 36 GW 

und für Wärmepumpen von mindestens 31 GW bis 2030. Die Hersteller von Batterien 

und Elektrolyseuren in der Union müssen ein Regelungsumfeld vorfinden, das es ihnen 

ermöglicht, ihre technologische Führungsrolle zu festigen und aktiv zur Gestaltung 

dieser Märkte zu beitragen. Im Hinblick auf Batterietechnologien würde dies bedeuten, 

dass zu den Zielen der Europäischen Batterie-Allianz beigetragen und darauf 

hingearbeitet werden muss, fast 90 % des jährlichen Batteriebedarfs der Union von den 

Batterieherstellern in der Union zu decken, was einer Fertigungskapazität der Union 

von mindestens 550 GWh bis 2030 entsprechen würde.  
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Für die Hersteller von Elektrolyseuren in der Union sieht der REPowerEU-Plan bis 

2030 eine Herstellung von zehn Millionen Tonnen erneuerbarem Wasserstoff innerhalb 

der Union sowie Einfuhren von bis zu zehn Millionen Tonnen erneuerbarem 

Wasserstoff vor. Um sicherzustellen, dass sich die technische Führungsrolle der Union 

auch in einer wirtschaftlichen Führungsrolle niederschlägt, wie dies im Rahmen der 

Gemeinsamen Erklärung der Kommission und der Europäischen Allianz für sauberen 

Wasserstoff befürwortet wird, sollte es den Herstellern von Elektrolyseuren in der Union 

ermöglicht werden, ihre Kapazitäten weiter auszubauen, sodass die aufgebotene 

Gesamtkapazität der installierten Elektrolyseure bis 2030 mindestens 100 GW 

Wasserstoff erreicht. Der REPowerEU-Plan enthält darüber hinaus das Ziel, die 

nachhaltige Erzeugung von Biomethan bis 2030 auf 35 Milliarden Kubikmeter zu 

steigern. Da die Lieferkette von Biomethan heute weitgehend in Europa angesiedelt ist, 

leistet es bereits einen Beitrag zur Resilienz der Union und sollte weiter gefördert 

werden. Die Hersteller von Flug- und Schiffskraftstoffen in der Union müssen 

nachhaltige alternative Kraftstoffe weiterentwickeln, produzieren und ausbauen, um 

maßgeblich zur Verringerung der Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors bis 2050 

um 90 % beizutragen sowie den Verpflichtungen im Rahmen der Verordnung (EU) 

2023/2405 des Europäischen Parlaments und des Rates11 und der Verordnung (EU) 

2023/1805 des Europäischen Parlaments und des Rates12 nachzukommen. Diese 

Verringerung wird auch von der Industrieallianz für die Wertschöpfungskette 

erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe nachdrücklich unterstützt. Die Union 

muss sicherstellen, dass das Regelungsumfeld und der Unterstützungsrahmen für 

Hersteller von Technologien für nachhaltige alternative Flug- und Schiffskraftstoffe es 

ihnen ermöglichen, ihre Herstellungskapazitäten entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette für Kraftstoffe, von der Beschaffung und Lieferung von 

Rohstoffen bis hin zur Beimischung, einschließlich Umwandlungs- und 

Raffinationskapazitäten, zu erhöhen. 

                                                 
11 Verordnung (EU) 2023/2405 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 

2023 zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen 
Luftverkehr (Initiative „ReFuelEU Aviation“) (ABl. L 2023/2405, 31.10.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj). 

12 Verordnung (EU) 2023/1805 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. September 2023 über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im 
Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG (ABl. L 234 vom 22.9.2023, 
S. 48). 
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(17) All diese Ziele sollten zusammen betrachtet werden, wobei auch zu berücksichtigen ist, 

dass für bestimmte Elemente der Lieferkette (z. B. Wechselrichter sowie Solarzellen, 

Wafer und Rohblöcke für Photovoltaik oder Kathoden und Anoden für Batterien) in der 

Union nur eine geringe Fertigungskapazität vorhanden ist. Um dazu beizutragen, 

Bedenken in Bezug auf Abhängigkeiten und Schwachstellen bei der Einfuhr anzugehen 

und sicherzustellen, dass die Klima- und Energieziele der Union erreicht werden, sollte 

ein Gesamtrichtwert für die Fertigungskapazität für Netto-Null-Technologieprodukte in 

der Union festgelegt und gleichzeitig ein ähnlicher Richtwert für Netto-Null-

Technologien angestrebt werden. Es sollte darauf abgezielt werden, dass die jährliche 

Fertigungskapazität für Netto-Null-Technologien in der Union bis 2030 einen 

allgemeinen jährlichen Richtwert von mindestens annähernd 40 % des jährlichen 

Bedarfs in Bezug auf die Netto-Null-Technologien als Ganzes erreicht. 

(18) Gleichzeitig werden Netto-Null-Technologieprodukte zur Resilienz der Union und zur 

Sicherheit ihrer Versorgung mit sauberer Energie beitragen. Letzteres ist eine 

Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung sowie für die öffentliche Ordnung 

und Sicherheit. Netto-Null-Technologieprodukte werden auch anderen strategisch 

wichtigen Wirtschaftszweigen wie der Landwirtschaft und der Lebensmittelherstellung 

Vorteile bringen, indem sie den Zugang zu sauberer Energie und sauberen Maschinen 

zu wettbewerbsfähigen Preisen sichern und somit einen nachhaltigen Beitrag zur 

Ernährungssicherheit in der Union leisten und durch die Kreislaufwirtschaft einen 

wachsenden Absatzmarkt für biobasierte Alternativen bieten. Ebenso wird die 

Verwirklichung der Klimaziele der Union sowohl zu Wirtschaftswachstum als auch zu 

sozialem Wohlergehen führen. 

(19) Der Weltmarkt für wichtige Serientechnologien für saubere Energie wird bis 2030 ein 

Volumen von rund 650 Mrd. USD pro Jahr erreichen – mehr als das Dreifache von 

heute. Das Wachstum der Netto-Null-Industrie nimmt weltweit immer schneller zu. Die 

Industrie in der Union kann nur dann für die Bürgerinnen und Bürger der Union 

Wohlstand schaffen, wenn sie auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig und offen ist. Mit 

einem weltweit wettbewerbsfähigen Netto-Null-Technologiesektor in der Union wird die 

Entwicklung einer großen Fertigungskapazität für Netto-Null-Technologien in der 

Union unterstützt. Darüber hinaus werden die Industrien in der Union, die in 

Segmenten der Lieferketten für Netto-Null-Technologien weltweit wettbewerbsfähig 

sind, zur allgemeinen Resilienz der Lieferketten für Netto-Null-Technologien in der 

Union beitragen und den Zugang der Union zu Netto-Null-Technologien verbessern.
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(20) Die Fertigung von Netto-Null-Technologien hängt von komplexen und global vernetzten 

Wertschöpfungsketten ab. Damit die Wettbewerbsfähigkeit bewahrt wird und die 

derzeitigen strategischen Einfuhrabhängigkeiten bei Netto-Null-Technologieprodukten 

und ihren Lieferketten verringert und gleichzeitig neue Abhängigkeiten vermieden 

werden, ist es erforderlich, dass die Union die industrielle Basis für ihre Netto-Null-

Technologien weiter stärkt und wettbewerbsfähiger und innovationsoffener wird. 

Zusammen mit anderen Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 

Union sollte durch Maßnahmen zum Ausbau der Fertigungskapazitäten in der Union 

auch sichergestellt werden, dass die Union eine vorherrschende Rolle in strategischen 

Teilen der globalen Wertschöpfungskette, einschließlich der Endprodukte, einnimmt, 

um das Maß an Versorgungssicherheit zu gewährleisten, das die Union zur 

Verwirklichung ihrer Klima- und Energieziele benötigt. Daher sollte ein zweiter 

Gesamtrichtwert festgelegt werden. Bei den Fertigungskapazitäten für Netto-Null-

Technologien in der Union sollte darauf abgezielt werden, auf der Grundlage der in 

dieser Verordnung vorgesehenen Überwachung einen höheren Anteil an der 

Weltproduktion zu erreichen, und zwar wertmäßig 15 % der Weltproduktion bis 2040. 

Dieser zweite Richtwert sollte nicht gelten, wenn die erhöhten Fertigungskapazitäten in 

der Union deutlich höher wären als der Bedarf der Union in Bezug auf die 

entsprechenden Technologien, die zur Verwirklichung der Klima- und Energieziele der 

Union erforderlich sind. 
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(21) Damit Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, einschließlich strategischer 

Projekte für Netto-Null-Technologien, so schnell wie möglich begonnen oder erweitert 

werden können, um die Versorgungssicherheit der Union in Bezug auf Netto-Null-

Technologien zu gewährleisten, ist es wichtig, für Planungseffizienz und 

Investitionssicherheit zu sorgen, indem der Verwaltungsaufwand für die Projektträger 

auf ein Minimum beschränkt wird. Daher sollten die Genehmigungsverfahren der 

Mitgliedstaaten für Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, einschließlich 

strategischer Projekte für Netto-Null-Technologien, gestrafft werden, und gleichzeitig 

sollte sichergestellt werden, dass diese Projekte sicher und ökologisch nachhaltig sind 

und den Umwelt-, Sozial- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Im Umweltrecht 

der Union sind gemeinsame Bedingungen für das Verfahren und die Inhalte nationaler 

Genehmigungsverfahren festgelegt, sodass ein hohes Umweltschutzniveau gewährleistet 

wird. Die Zuerkennung des Status eines strategischen Projekts für Netto-Null-

Technologien sollte unbeschadet der für die betreffenden Projekte geltenden 

Genehmigungsbedingungen erfolgen, einschließlich der in den Richtlinien 2000/60/EG 
13, 2004/35/EG14, 2010/75/EU15, 2011/92/EU16 und 2012/18/EU17 des Europäischen 

Parlaments und des Rates sowie in der Richtlinie 92/43/EWG des Rates18 festgelegten 

Bedingungen. 

(22) Die Mitgliedstaaten sollten unter Berücksichtigung ihrer internen Organisation 

entscheiden können, ob sie ihre zentralen Kontaktstellen auf lokaler, regionaler oder 

nationaler Ebene oder auf einer anderen relevanten Verwaltungsebene einrichten oder 

benennen. Darüber hinaus sollten die zuständigen nationalen Behörden die 
                                                 
13 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, p. 1). 

14 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments Rates vom 21. April 2004 über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 vom 
30.4.2004, S. 56). 

15 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 

16 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 
2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

17 Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur 
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung 
und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 
24.7.2012, S. 1). 

18 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, 
S. 7). 
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Anforderungen an die Informationen, die von einem Projektträger vor Beginn des 

Genehmigungsverfahrens verlangt werden, und deren Umfang festlegen und die 

zentralen Kontaktstellen entsprechend darüber unterrichten. Die zentralen 

Kontaktstellen sollten für die Übermittlung dieser Informationen an den Projektträger 

zuständig sein. In ihrer Funktion als Koordinatoren sollten die zentralen Kontaktstellen 

die Bereitstellung von Informationen an die zuständigen Behörden erleichtern, um 

insbesondere eine Doppelarbeit bei etwaigen Ersuchen im Zusammenhang mit 

Genehmigungsverfahren zu vermeiden. Solche Ersuchen könnten Studien, 

Genehmigungen oder Zulassungen umfassen. 

(23) Um die Komplexität zu verringern und die Effizienz und Transparenz des 

Genehmigungsverfahrens zu erhöhen, sollten Projektträger von Projekten zur Fertigung 

von Netto-Null-Technologien, einschließlich Projektträgern von strategischen Projekten, 

mit einer zentralen Kontaktstelle interagieren können, die für die Vereinfachung und 

Koordinierung des gesamten Genehmigungsverfahrens zuständig ist. Zu diesem Zweck 

sollten die Mitgliedstaaten eine oder mehrere zentrale Kontaktstellen einrichten oder 

benennen, wobei sicherzustellen ist, dass die Projektträger nur mit einer einzigen 

Kontaktstelle interagieren müssen. Die Entscheidung, ob eine zentrale Kontaktstelle 

auch eine Behörde ist, die Genehmigungsentscheidungen trifft, sollte den 

Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Die Mitgliedstaaten sollten ihren zentralen 

Kontaktstellen und allen Behörden, die am Genehmigungsverfahren beteiligt sind, 

ausreichend Personal und Ressourcen zur Verfügung stellen, damit diese ihre 

Zuständigkeiten wirksam wahrnehmen können. 
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(24) Damit Unternehmen und Projektträger, auch bei grenzüberschreitenden Projekten, 

ohne unnötigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand die Vorteile des Binnenmarkts 

unmittelbar nutzen können, enthält die Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen 

Parlaments und des Rates19, mit der das einheitliche digitale Zugangstor eingerichtet 

wurde, allgemeine Vorschriften für die Online-Bereitstellung von Informationen, 

Verfahren und Hilfsdiensten, die für das Funktionieren des Binnenmarkts relevant sind. 

Die Informationen, die jeglichen einschlägigen Behörden über die betreffende zentrale 

Kontaktstelle im Rahmen der unter diese Verordnung fallenden 

Genehmigungsverfahren übermittelt werden müssen, sind in Anhang I der Verordnung 

(EU) 2018/1724 erfasst, und die entsprechenden Verfahren sind in Anhang II der 

genannten Verordnung enthalten, um sicherzustellen, dass Projektträger von vollständig 

online bereitgestellten Verfahren und dem technischen System, das auf dem Grundsatz 

der einmaligen Erfassung beruht, profitieren können. Die gemäß dieser Verordnung 

eingerichteten oder benannten zentralen Kontaktstellen sind in der Liste der Hilfs- und 

Problemlösungsdienste in Anhang III der Verordnung (EU) 2018/1724 aufgeführt. 

                                                 
19 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 
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(25) Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien unterliegen – je nach 

Mitgliedstaat, Technologie und Segment der Wertschöpfungskette – langwierigen und 

komplexen Genehmigungsverfahren, die zwischen zwei und sieben Jahren dauern 

können. Angesichts des Umfangs der erforderlichen Investitionen – insbesondere für 

Projekte im Ausmaß von Gigafabriken, die für die Erzielung der erwarteten 

Größenvorteile nötig sind – stellen nicht angemessene Genehmigungsverfahren ein 

zusätzliches und oft schädliches Hindernis für den Ausbau der Fertigungskapazitäten 

für Netto-Null-Technologien in der Union dar. Um Projektträgern und anderen 

Investoren die nötige Sicherheit und Klarheit zu bieten, damit die Entwicklung von 

solchen Projekten vorangetrieben werden kann, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, 

dass das mit solchen Projekten verbundene Genehmigungsverfahren die im Voraus 

festgelegten Fristen nicht überschreitet. Bei strategischen Projekten für Netto-Null-

Technologien sollte die Dauer des Genehmigungsverfahrens bei Anlagen mit einer 

Jahresproduktion von 1 GW oder mehr zwölf Monate nicht überschreiten, bei Anlagen 

mit einer Jahresproduktion von weniger als 1 GW sollte sie neun Monate nicht 

überschreiten, oder für alle notwendigen Genehmigungen für strategische CO2-

Speicherstätten und die Umsetzung von damit verbundenen Projekte zur CO2-

Abscheidung und CO2-Infrastruktur-Projekte sollte sie 18 Monate nicht überschreiten. 

Bei Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien sollte die Dauer des 

Genehmigungsverfahrens bei Anlagen mit einer Jahresproduktion von 1 GW oder mehr 

18 Monate nicht überschreiten, und bei Anlagen mit einer Jahresproduktion von 

weniger als 1 GW sollte sie zwölf Monate nicht überschreiten. Für Netto-Null-

Technologien, für die die GW-Messgröße nicht relevant ist, wie z. B. Netze und 

Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung und Technologien zum 

Transport und zur Nutzung von CO2, sollten die längeren dieser Fristen gelten.  
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Der erste Schritt der Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Richtlinie 

2011/92/EU, der in der Ausarbeitung eines Berichts über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, wird jedoch häufig überwiegend vom 

Projektträger durchgeführt. Dieser Schritt sollte daher nicht in die Fristen einbezogen 

werden, an die die Mitgliedstaaten gemäß dem Genehmigungsverfahren gebunden sind. 

Zu diesem Zweck sollte die zentrale Kontaktstelle das Datum mitteilen, bis zu dem der 

Projektträger den Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung vorlegen muss, und 

der Zeitraum zwischen diesem mitgeteilten Termin und der tatsächlichen Vorlage des 

Berichts sollte nicht auf die Frist angerechnet werden. Derselbe Grundsatz sollte gelten, 

wenn die zentrale Kontaktstelle nach den erforderlichen Konsultationen dem 

Projektträger mitteilt, dass er zusätzliche Informationen zur Vervollständigung des 

Berichts über die Umweltverträglichkeitsprüfung vorlegen kann. In Ausnahmefällen 

sollten die Mitgliedstaaten aufgrund der Art, der Komplexität, des Standorts oder des 

Umfangs des vorgeschlagenen Projekts die Möglichkeit haben, die Fristen zu 

verlängern. Solche Ausnahmefälle können unvorhergesehene Umstände, die dazu 

führen, dass Umweltprüfungen im Zusammenhang mit dem Projekt ergänzt oder 

abgeschlossen werden müssen, oder gegebenenfalls Verzögerungen aufgrund von 

Enteignungsverfahren umfassen. 
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(26) Einige spezifische Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien können als 

strategische Projekte für Netto-Null-Technologien anerkannt werden. Sie bringen 

zusätzliche Vorteile, insbesondere im Hinblick auf die Verringerung der Abhängigkeiten 

der Union oder die Verwirklichung der Energieunion und der Klimaziele. Projekte zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien können zur Stärkung der technologischen und 

industriellen Resilienz der Union beitragen, indem die Fertigungskapazitäten für ein 

wichtiges Segment der Lieferkette erhöht werden. Insbesondere zusätzliche 

Fertigungskapazitäten für Sektoren, von denen die Fertigungskapazitäten der Union 

einen erheblichen Anteil an der Weltproduktion ausmachen und die eine entscheidende 

Rolle für die Resilienz der Union spielen, ermöglichen es, die Position der Union in der 

globalen Lieferkette für die Fertigung von Netto-Null-Technologien zu stärken und 

Bedenken in Bezug auf Schwachstellen bei der Einfuhr anzugehen. Ferner können 

diese Projekte zusätzliche Vorteile bei der Entwicklung von Kompetenzen und der 

Wettbewerbsfähigkeit mit sich bringen und die Dekarbonisierungsziele der Union 

unterstützen, indem kreislauforientierte und nachhaltige Fertigungsverfahren umgesetzt 

werden. Angesichts dieser zusätzlichen Vorteile sollten diese Projekte von den 

Mitgliedstaaten als strategische Projekte ausgewählt werden und von einem Rahmen 

profitieren, der eine Beschleunigung ihrer Durchführung ermöglicht, insbesondere 

durch Gewährung eines vorrangigen Status und kürzerer Fristen im 

Genehmigungsverfahren. Projektträger, die den Status eines strategischen Projekts für 

Netto-Null-Technologien erhalten möchten, müssen im Einklang mit den in dieser 

Verordnung festgelegten Kriterien für die Beantragung und Anerkennung bei dem 

betreffenden Mitgliedstaat einen förmlichen Antrag auf diesen Status stellen. 
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(27) Die nach Unionsrecht erforderlichen Umweltprüfungen und -genehmigungen, auch in 

Bezug auf Wasser, Boden, Luft, Ökosysteme, Lebensräume, biologische Vielfalt und 

Vögel, sind integraler Bestandteil des Genehmigungsverfahrens für Projekte zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien und eine wesentliche Garantie, um 

sicherzustellen, dass negative Umweltauswirkungen vermieden oder minimiert werden. 

Um jedoch dafür zu sorgen, dass die Genehmigungsverfahren für Projekte zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien vorhersehbar und zeitnah sind, sollte jegliches 

Potenzial zur Straffung der erforderlichen Bewertungen und Genehmigungen 

ausgeschöpft werden, ohne das Umweltschutzniveau zu senken. In diesem 

Zusammenhang sollten die erforderlichen Bewertungen gebündelt werden, um unnötige 

Überschneidungen zu vermeiden, und die Projektträger und zuständigen Behörden 

sollten sich ausdrücklich auf den Umfang der gebündelten Bewertung einigen, bevor die 

Bewertung durchgeführt wird, damit unnötige Folgemaßnahmen vermieden werden. 

(28) Durch Landnutzungskonflikte können Hindernisse bei der Umsetzung von Projekten 

zur Fertigung von Netto-Null-Technologien entstehen. In gut konzipierten Plänen, 

einschließlich Raumordnungsplänen und Zonenabgrenzungen, sollte geprüft werden, ob 

mögliche Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien eingeführt werden 

sollten, wobei den Ergebnissen öffentlicher Konsultationen und den potenziellen 

Umweltauswirkungen Rechnung zu tragen ist. Diese Pläne haben das Potenzial, zum 

Gleichgewicht zwischen öffentlichen Interessen und dem Gemeinwohl beizutragen, das 

Konfliktpotenzial zu verringern und die nachhaltige Umsetzung von Projekten zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien in der Union zu beschleunigen. Die zuständigen 

nationalen, regionalen und lokalen Behörden sollten daher ermutigt werden, bei der 

Ausarbeitung von Plänen gegebenenfalls Bestimmungen für Projekte zur Fertigung von 

Netto-Null-Technologien, einschließlich strategischer Projekte für Netto-Null-

Technologien, vorzusehen. 

(29) Durch die Clusterbildung bei industriellen Tätigkeiten, die auf Industriesymbiosen 

ausgerichtet sind, können die Umweltauswirkungen der Tätigkeiten auf ein Mindestmaß 

reduziert werden und Effizienzsteigerungen für die beteiligten Industrieakteure erzielt 

werden. Die Clusterbildung kann wesentlich zur Verwirklichung der Ziele dieser 

Verordnung beitragen. In diesem Zusammenhang wird mit dieser Verordnung die 

Entwicklung von Beschleunigungstälern für Netto-Null-Technologien (im Folgenden 

„Täler“) gefördert. Mit den Tälern sollen Cluster von industriellen Tätigkeiten mit 

Bezug zu Netto-Null-Technologien geschaffen werden, um die Union als Standort für 

www.parlament.gv.at



 

 168 

Fertigungstätigkeiten attraktiver zu machen und die Verwaltungsverfahren für den 

Aufbau entsprechender Fertigungskapazitäten weiter zu straffen. Der geografische und 

technologische Bereich dieser Täler sollte begrenzt sein, um Industriesymbiosen zu 

fördern. Bei der Festlegung des Bereichs sollten die Mitgliedstaaten berücksichtigen, 

dass Mehrfachnutzungen der ermittelten Gebiete begünstigt werden müssen, um die 

Expansion, Reindustrialisierung oder Schaffung der Industriecluster der Union für 

Netto-Null-Technologien und die Verfügbarkeit von einschlägiger Transport- und 

Netzinfrastruktur, Speicheranlagen und anderen Flexibilitätsinstrumenten 

sicherzustellen. Die Einrichtung von Tälern sollte etwaigen vorgesehenen oder bereits 

bestehenden Projektpipelines sowie dem Potenzial entsprechen, Zugang zu Bildungs- 

und Ausbildungsmöglichkeiten zu erhalten oder diese zu organisieren, um die 

Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte sicherzustellen. Die Täler sollten von den 

Mitgliedstaaten ausgewiesen werden, und jede Ausweisung sollte von einem Plan mit 

konkreten nationalen Maßnahmen flankiert werden, um die Attraktivität des jeweiligen 

Tals als Standort für Fertigungstätigkeiten zu erhöhen. Insbesondere sollten die Täler 

als Instrument zur Stärkung von Netto-Null-Industrietätigkeiten in Regionen, vor allem 

in Kohleregionen im Wandel, eingesetzt werden, wobei dem gerechten Übergang und 

seinen Zielen Rechnung zu tragen ist. 

(30) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, Täler auszuweisen und zu 

unterstützen. Bei der Ausweisung eines Tals sollten die Mitgliedstaaten einen Plan 

ausarbeiten, in dem angegeben wird, welche Tätigkeiten zur Fertigung von Netto-Null-

Technologien das Tal abdecken soll (im Folgenden „Plan“). Die Mitgliedstaaten sollten 

auch die Umweltverträglichkeitsprüfungen durchführen, die für die 

Fertigungstätigkeiten im Bereich der Netto-Null-Technologien, die in dem Tal 

stattfinden sollen, erforderlich sind. Diese Umweltverträglichkeitsprüfungen führen zu 

einer erheblichen Verringerung der Notwendigkeit für Unternehmen, diese Prüfungen 

durchzuführen, um Genehmigungen für die Fertigungstätigkeiten im Bereich der Netto-

Null-Technologien im festgelegten Bereich des Tals zu erhalten. Der Plan sollte die 

Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie die nationalen Maßnahmen 

enthalten, die zur Minimierung oder Minderung negativer Umweltauswirkungen zu 

ergreifen sind. Ferner sollte der Plan konkrete nationale Maßnahmen zur Unterstützung 

der industriellen Tätigkeiten im festgelegten Bereich des Tals enthalten. Diese 

Maßnahmen sollten Maßnahmen umfassen, die Investitionen in die Energie- und 

Verkehrsinfrastruktur sowie in die digitale Infrastruktur vorsehen oder zu privaten 

Investitionen in diese Bereiche führen sollen, sowie Maßnahmen zur Senkung der 
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Betriebsausgaben für die Industrie in dem Tal, etwa Differenzverträge für 

Energiepreise. Weitere in Betracht zu ziehende Maßnahmen sind Maßnahmen zur 

Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums, zur Einrichtung eines 

Innovationszentrums in dem Tal und zur Anziehung von Start-up-Unternehmen in das 

Tal. Um der Industrie in der Union Investitionssicherheit zu bieten, sollte in dem Plan 

auch festgelegt werden, für welchen Zeitraum die Unterstützungsmaßnahmen gelten. 
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(31) Die Mitgliedstaaten werden dazu angeregt, Täler in weniger entwickelten Regionen und 

Übergangsregionen sowie in Fördergebieten auszuweisen. Investitionen mit dem Ziel, 

Täler einzurichten, sie mit einer angemessenen Infrastruktur auszustatten, Brachflächen 

umzuwandeln und Kompetenzen vor Ort zu entwickeln, kann öffentliche finanzielle 

Unterstützung zugute kommen, auch im Rahmen von gemeinsam verwalteten Fonds, 

nämlich dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Kohäsionsfonds, 

eingerichtet durch die Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des 

Rates20, dem Fonds für einen gerechten Übergang, eingerichtet durch die Verordnung (EU) 

2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates21, und dem Europäischen 

Sozialfonds Plus (ESF+), eingerichtet durch die Verordnung (EU) 2021/1057 des 

Europäischen Parlaments und des Rates22. Im Einklang mit den für die einzelnen Fonds 

geltenden Vorschriften und nach dem Ermessen der zuständigen Verwaltungsbehörden 

können für diese Investitionen die höchstmöglichen Kofinanzierungssätze gewährt 

werden, die für die einzelnen Fonds zulässig sind. 

(32) Angesichts der Rolle der Täler bei der Aggregierung und Bündelung von Ressourcen, 

die für die offene strategische Autonomie der Union relevant sind, und ihres Beitrags 

zur Versorgungssicherheit der Union in Bezug auf Netto-Null-Technologien sowie zum 

grünen und zum digitalen Wandel sollten die zuständigen Genehmigungsbehörden 

davon ausgehen, dass die Täler im öffentlichen Interesse liegen. Diese Maßnahme 

besteht in der Einführung einer Bestimmung, nach der Projekte in Tälern für die 

Zwecke des einschlägigen Umweltrechts der Union von öffentlichem Interesse sind. 

Diese Projekte sollten keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die 

nicht abgemildert oder ausgeglichen werden können. Auf der Grundlage einer Ex-ante-

Bewertung können die zuständigen Genehmigungsbehörden feststellen, dass das 

öffentliche Interesse an den Projekten in einem Tal die öffentlichen Interessen im 

Zusammenhang mit dem Natur- und dem Umweltschutz überwiegt und dass die Projekte 

daher genehmigt werden können, sofern alle Bedingungen der Richtlinie 2000/60/EG, 

                                                 
20 Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 

2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds 
(ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60). 

21 Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 
2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, 
S. 1). 

22 Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 
2021 zur Einrichtung des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 
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der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates23, der 

Richtlinie 92/43/EWG und der Rechtsakte der Union über die Wiederherstellung der 

Natur erfüllt sind. 

                                                 
23 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 
26.1.2010, S. 7). 
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(33) Die Investitionssicherheit, die für die wirksame Entwicklung von Projekten zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien, einschließlich strategischer Projekte für Netto-

Null-Technologien, erforderlich ist, wird durch die Unberechenbarkeit, Komplexität und 

die zuweilen übermäßig lange Dauer der nationalen Genehmigungsverfahren 

untergraben. Damit eine wirksame Umsetzung sichergestellt und beschleunigt wird, 

sollten die Mitgliedstaaten daher gestraffte und effiziente Genehmigungsverfahren 

anwenden. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten politische Maßnahmen in Bezug 

auf Innovationen in diesem Bereich in Erwägung ziehen. Ferner sollten strategische 

Projekte für Netto-Null-Technologien auf nationaler Ebene als dringend erachtet 

werden und daher einen vorrangingen Status erhalten, sofern und soweit das nationale 

Recht solche Dringlichkeitsverfahren in allen sie betreffenden Gerichts- und 

Streitbeilegungsverfahren vorsieht, während gleichzeitig die Verteidigungsrechte 

gewahrt werden, sofern und soweit das nationale Recht solche Dringlichkeitsverfahren 

vorsieht. Dies sollte erfolgen, ohne dass die zuständigen Behörden daran gehindert 

werden, die Genehmigungsverfahren unter anderem für andere Projekte zur Fertigung 

von Netto-Null-Technologien, bei denen es sich nicht um strategische Projekte für 

Netto-Null-Technologien handelt, zu straffen. 

(34) Damit die Ziele für 2030 erreicht werden können, muss ein besonderer Schwerpunkt auf 

die strategischen Projekte für Netto-Null-Technologien gelegt werden, auch aufgrund 

ihres erheblichen Beitrags auf dem Weg zu Netto-Null-CO2-Emissionen bis 2050. Diese 

Projekte spielen eine Schlüsselrolle für die offene strategische Autonomie der Union, da 

sie den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu sauberer, erschwinglicher und sicherer 

Energie ermöglichen. Angesichts ihrer Rolle sollte bei diesen Projekten der Vorteil von 

noch gestraffteren und effizienteren Genehmigungsverfahren zum Tragen kommen, sie 

sollten den Status der nach nationalem Recht höchstmöglichen nationalen Bedeutung 

erhalten und von zusätzlicher Unterstützung durch den Einsatz von Mischfinanzierungen 

profitieren, wobei sie die Verpflichtungen der Union und die internationalen 

Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2024/...+, der Richtlinie 2009/147/EG und 

der Richtlinie 92/43/EWG sowie dem am 25. Juni 1998 in Aarhus unterzeichneten 

Übereinkommen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 

(UNECE) über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten sowie 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 74/23 einfügen. 
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die geltenden sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen, die durch Unionsrecht 

oder nationales Recht festgelegt sind, weiterhin erfüllen. 

(35) Angesichts ihrer Rolle bei der Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Union in 

Bezug auf Netto-Null-Technologien und ihres Beitrags zur offenen strategischen 

Autonomie der Union und zum grünen und zum digitalen Wandel sollten die 

zuständigen Genehmigungsbehörden davon ausgehen, dass strategische Projekte für 

Netto-Null-Technologien im öffentlichen Interesse liegen. Auf der Grundlage ihrer 

Einzelfallprüfung kann eine Genehmigungsbehörde zu dem Schluss gelangen, dass das 

öffentliche Interesse an dem Projekt die öffentlichen Interessen im Zusammenhang mit 

dem Natur- und Umweltschutz überwiegt und dass das Projekt daher genehmigt werden 

kann, sofern alle einschlägigen Bedingungen der Richtlinien 92/43/EWG, 2000/60/EG 

oder 2009/147/EG oder der Rechtsakte der Union über die Wiederherstellung der Natur 

erfüllt sind. 
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(36) Ferner müssen Maßnahmen vorgesehen werden, um das Unionsziel von 50 Millionen 

Tonnen jährlicher operativer CO2-Injektionskapazität bis 2030 zu erreichen und so die 

Dekarbonisierung der Industrie in der Union und die Bekämpfung des Klimawandels zu 

unterstützen. 

(37) Im Jahr 2020 verabschiedete die Kommission eine EU-Strategie zur Integration des 

Energiesystems. Darin wurde eine Vision entwickelt, wie der Übergang zu einem stärker 

integrierten Energiesystem, das eine klimaneutrale Wirtschaft zu den geringstmöglichen 

Kosten in allen Sektoren unterstützt, beschleunigt werden kann. Sie umfasst drei einander 

ergänzende und sich gegenseitig verstärkende Konzepte: Erstens ein stärker 

„kreislauforientiertes“ Energiesystem, dessen zentrales Element die Energieeffizienz ist, 

zweitens eine stärkere direkte Elektrifizierung der Endverbrauchssektoren, drittens die 

Verwendung erneuerbarer und CO2-armer Brennstoffe (auch Wasserstoff) ▌. Bei den 

Überlegungen zur Integration des Energiesystems geht es um Lösungen für die 

vollständige Integration des gesamten Stroms, der in Anlagen für erneuerbare Energien 

erzeugt wird, in das Energiesystem im weiteren Sinne. Dazu zählt auch die Umsetzung 

technischer Lösungen, die die Integration von überschüssigem Strom aus Anlagen für 

erneuerbare Energien ermöglichen, unter anderem durch Speicherung und durch den 

Ausbau von planbaren nichtfossilen Stromquellen im Netz, in seinen verschiedenen 

Formen, sowie durch Laststeuerung. 

(38) Bei der CO2-Abscheidung und -Speicherung handelt es sich um eine Technologie, die 

zur Eindämmung des Klimawandels beitragen wird. Dabei wird CO2 aus 

Industrieanlagen abgeschieden, zu einer Speicherstätte transportiert und dort zur 

dauerhaften Speicherung in eine geeignete unterirdische geologische Formation 

injiziert. 
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(39) Die Entwicklung von Lösungen für die CO2-Abscheidung und -Speicherung für die 

Industrie wird durch eine mangelnde Koordinierung behindert. Einerseits besteht ein 

erhebliches Risiko für die in die Abschneidung von CO2 investierende Industrie, keinen 

Zugang zu einer genehmigten geologischen Speicherstätte zu haben, obwohl diese 

Investitionen durch das im EHS enthaltene CO2-Preissignal wirtschaftlich rentabel 

gemacht werden. Andererseits müssen Investoren in erstmalige CO2-Speicherstätten 

Vorlaufkosten für die Ermittlung, Entwicklung und Begutachtung dieser Stätten tragen, 

noch bevor sie eine behördliche Genehmigung für die Speicherung beantragen können. 

Transparenz über mögliche CO2-Speicherkapazitäten in Bezug auf die geologische 

Eignung entsprechender Gebiete und alle vorhandenen geologischen Daten, einschließlich 

roher Daten und Modelldaten, insbesondere aus der Erkundung von Kohlenwasserstoff-

Förderstätten, kann Marktteilnehmern dabei helfen, ihre Investitionen zu planen. Die 

Mitgliedstaaten sollten diese vorhandenen Daten unter Berücksichtigung der 

Vertraulichkeit, der nationalen Sicherheit und sensibler Geschäftsinformationen sowie 

eines angemessenen Ausgleichs für privat generierte und in Privatbesitz befindliche 

Daten öffentlich zugänglich machen und regelmäßig aus einer zukunftsorientierten 

Perspektive über sämtliche Fortschritte bei der Entwicklung von CO2-Speicherstätten und 

den entsprechenden Bedarf an Injektionskapazität  und Speicherkapazität ▌berichten, 

damit das unionsweite Ziel für die CO2-Injektionskapazität gemeinsam erreicht wird. 

Diese Transparenzpflichten lassen das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, die 

Bereitstellung von CO2-Speicherkapazitäten in ihrem Hoheitsgebiet nicht zu 

genehmigen oder einzuschränken. 
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(40) Um verlorene Vermögenswerte zu vermeiden und sicherzustellen, dass die wirtschaftlich 

tragfähige Injektionskapazität zu einer Verringerung der CO2-Emissionen führt, sollte 

ein Geschäftsmodell entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt werden. 

Daher müssen bis 2030 mit geeigneten Vorschriften, die den Wettbewerb und den 

offenen Zugang gewährleisten, vollständige und individuelle CCS-

Wertschöpfungsketten, die die Abscheidung, den Transport und die Speicherung 

umfassen, durch wirksame politische Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten 

geschaffen werden. 

(41) Ein wesentlicher Engpass für Investitionen in die heute zunehmend wirtschaftlich 

tragfähige CO2-Abscheidung besteht bei der Verfügbarkeit von aktiven CO2-

Speicherstätten in der Union, die die durch die Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates24 geschaffenen Anreize untermauern. Die Union muss ein 

vorausschauendes Konzept für die Bereitstellung von dauerhaften geologischen CO2-

Speicherstätten, die gemäß der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates25 genehmigt werden, und eine CO2-Transportinfrastruktur entwickeln, damit 

die Technologie und ihre führenden Fertigungskapazitäten ausgebaut werden können. 

Durch die Festlegung des Unionsziels einer jährlichen operativen CO2-Injektionskapazität 

von 50 Millionen Tonnen bis 2030 im Einklang mit den für 2030 erwarteten Kapazitäten 

können die betreffenden Sektoren – unter Berücksichtigung der Unternehmen, die 

hauptsächlich in Mitgliedstaaten tätig sind, deren Speicherkapazitäten aufgrund 

rechtlicher, geologischer, geografischer, technischer oder marktbedingter 

Einschränkungen sehr begrenzt sind – ihre Investitionen hin zu einer europäischen 

klimaneutralen Wertschöpfungskette für den Transport und die Speicherung von CO2 

koordinieren, die von der Industrie zur Dekarbonisierung ihrer Abläufe genutzt werden 

kann.  

                                                 
24 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 

2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 
25.10.2003, S. 32). 

25 Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 
über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114). 
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Mit dieser ersten Bereitstellung wird auch die weitere CO2-Speicherung bis 2050 

unterstützt. Schätzungen der Kommission zufolge könnte die Union bis 2050 jährlich bis 

zu 550 Millionen Tonnen CO2 abscheiden müssen, um das Ziel von null Nettoemissionen, 

auch für die CO2-Entnahme, zu erreichen. Ein solches erstes Speicherkapazitätsziel im 

industriellen Maßstab wird das Risiko von Investitionen in die Abscheidung von CO2-

Emissionen als wichtiges Instrument zur Erreichung der Klimaneutralität verringern. Bei 

der Aufnahme dieser Verordnung in das Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum wird das Unionsziel von 50 Millionen Tonnen jährlicher CO2-

Injektionskapazität bis 2030 entsprechend angepasst. Um die Verwirklichung des 

Unionsziels sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen 

ergreifen, um die Durchführung von Projekten zur CO2-Abscheidung und -Speicherung 

zu erleichtern und Anreize dafür zu schaffen. Solche Maßnahmen sollten auch 

Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für Emittenten zur Abscheidung von 

Emissionen und Investitionsunterstützung für Investoren im Hinblick auf die CO2-

Transportinfrastruktur für den Transport von CO2 zu den Speicherstätten umfassen. 

(42) Alle internationalen Übereinkünfte über die dauerhafte Speicherung von CO2 aus der 

Union in Drittländern sollten gleichwertige Bedingungen vorsehen, um eine dauerhaft 

gesicherte und umweltverträgliche geologische Speicherung von abgeschiedenem CO2 

zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Speicherung von CO2 aus der Union nicht 

zur Steigerung der Kohlenwasserstoffförderung genutzt wird und einer tatsächlichen 

Verringerung der Emissionen entspricht. 
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(43) Indem CO2-Speicherstätten und alle damit verbundenen Projekte zur CO2-Abscheidung 

und CO2-Infrastruktur-Projekte, die zur Erreichung des Unionsziels für 2030 beitragen, 

als strategische Projekte für Netto-Null-Technologien anerkannt werden, kann die 

Entwicklung von CO2-Speicherstätten beschleunigt und erleichtert werden, und die 

zunehmende industrielle Nachfrage nach Speicherstätten kann in Richtung der 

kostengünstigsten Speicherstätten gelenkt werden. Immer mehr erschöpfte Gas- und 

Ölfelder, die in sichere CO2-Speicherstätten umgewandelt werden könnten, befinden sich 

am Ende ihrer nützlichen Produktionszeit. Darüber hinaus hat die Öl- und Gasindustrie 

ihre Entschlossenheit bekräftigt, sich auf eine Energiewende einzulassen, und verfügt über 

die Vermögenswerte, Fähigkeiten und Kenntnisse, die erforderlich sind, um zusätzliche 

Speicherstätten zu erkunden und zu entwickeln. Damit das Unionsziel von 50 Millionen 

Tonnen jährlicher operativer CO2-Injektionskapazität bis 2030 erreicht wird, muss der 

Sektor seine Beiträge bündeln, um sicherzustellen, dass die CO2-Abscheidung und -

Speicherung als Klimalösung vor dem Aufkommen der entsprechenden Nachfrage 

verfügbar ist. Für eine rechtzeitige, unionsweite und kosteneffiziente Entwicklung von 

CO2-Speicherstätten im Einklang mit dem Unionsziel der Injektionskapazität sollten die 

Lizenzinhaber für die Öl- und Gasförderung in der Union anteilsmäßig zu ihrer Öl- und 

Gasförderungskapazität zu diesem Ziel beitragen und gleichzeitig flexible 

Kooperationsmöglichkeiten bieten und andere Beiträge Dritter berücksichtigen. Ein auf 

die Wertschöpfungskette ausgerichteter Ansatz sollte durch Maßnahmen sowohl auf 

EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene gefördert werden. Dementsprechend sollten 

Lizenzinhaber für die Öl- und Gasförderung in der Union die notwendigen Investitionen 

tätigen und die Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle für die gesamte CO2-

Wertschöpfungskette unterstützen. 
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(44) Um zum Unionsziel der CO2-Injektionskapazität beizutragen, können verpflichtete 

Einrichtungen Vereinbarungen mit nicht-verpflichteten Einrichtungen schließen, um 

ihre Verpflichtung ganz oder teilweise zu erfüllen. Diese Vereinbarungen können Teil 

einer Joint-Venture-Vereinbarung sein, mit der eine Speicherstätte eingerichtet wird, 

oder sie können von den Parteien getrennt durchgeführt werden, um den Beitrag der 

verpflichteten Einrichtung zu leisten. Wurden solche Joint Ventures vor dem 

Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung eingerichtet, so kann die volle 

Injektionskapazität des betreffenden gemeinsamen Projekts zur CO2-Speicherung 

genutzt werden, um die Verpflichtungen der verpflichteten Partnerparteien zu erfüllen. 

(45) Um sicherzustellen, dass Speicherstätten unter soliden Marktbedingungen entwickelt 

werden, sollte die Kommission eine Bewertung durchführen, bei der das Verhältnis 

zwischen der konkreten Nachfrage nach Injektionskapazität aus Projekten zur CO2-

Abscheidung und der wichtigsten für den Transport von CO2 erforderlichen 

Infrastruktur, die sich in der Entwicklung befindet oder planmäßig bis 2030 

betriebsbereit sein soll, und den Verpflichtungen in Bezug auf die Speicherkapazitäten 

für 2030 untersucht wird. 
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(46) Ausnahmen von der Verpflichtung sind ein wesentliches Instrument, um unter diesen 

Umständen gestrandete Vermögenswerte zu verhindern. Um diese Ausnahmen wirksam 

anwenden zu können, sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission uneingeschränkt 

mit den betreffenden befugten Einrichtungen zusammenarbeiten, um die Notwendigkeit 

einer Ausnahmeregelung zu bewerten, insbesondere wenn eine befugte Einrichtung die 

Notwendigkeit einer Ausnahmeregelung feststellt. Wird auf der Grundlage der 

Bewertung der Kommission keine Ausnahme gewährt oder hat der betreffende 

Mitgliedstaat keine Ausnahme beantragt, so arbeiten die Kommission und der 

Mitgliedstaat zur Erreichung des Unionsziels der CO2-Injektionskapazität mit den 

einschlägigen befugten Einrichtungen zusammen, um zur Beseitigung von 

Hindernissen und Hürden beizutragen und die Erfüllung der Verpflichtung zu 

erleichtern. 

(47) Zusätzliche politische Anstrengungen sind unerlässlich, um den Einsatz der 

grenzüberschreitenden Infrastrukturplanung sicherzustellen. Die Zugänglichkeit und 

Konnektivität des gesamten Spektrums an Transportmitteln für CO2 spielt eine 

entscheidende Rolle für die Durchführung von Projekten zur CO2-Abscheidung und -

Speicherung und Projekten zur CO2-Abscheidung und -Nutzung. Dazu gehören Schiffe, 

Lastkähne, Züge und Lastwagen sowie feste Anlagen zum Anschließen, Andocken und 

für die Verflüssigung, Pufferspeicher und Konverter von CO2 mit Blick auf dessen 

weiteren Transport durch Pipelines und in speziellen Verkehrsträgern. 
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(48) Die Mitgliedstaaten sollten Einrichtungen gründen können, die das Ziel verfolgen, CO2-

Transportnetze zu schaffen, einschließlich des Baus von Infrastruktur oder der 

Bereitstellung von Schiffen oder anderen Transportmitteln, oder deren Gründung 

unterstützen können. 

(49) Die Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO2, einschließlich Entnahmen, 

werden unweigerlich Teil der dekarbonisierten Zukunft der Union sein. Es bedarf eines 

gut funktionierenden unionsweiten Markts für abgeschiedenes CO2, CO2-

Injektionsdienste, CO2-Transportdienste und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

CO2-Nutzung. Dieser Markt sollte bestimmte politische Ziele auf die wirtschaftlich 

günstigste Weise erreichen. Ein übergeordnetes Ziel ist es, die Industrie der Union 

nachhaltig und kosteneffizient zu dekarbonisieren, indem sichergestellt wird, dass CO2-

Emissionen, die nicht durch technische Mittel verringert werden können oder deren 

Verringerung wirtschaftlich nicht tragfähig ist, abgeschieden und entweder gespeichert 

oder genutzt werden können, um eine Verzögerung der Emissionen zu vermeiden. 

Dieser Markt sollte ferner die Sicherheit, Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit der 

geologischen Speicherung von abgeschiedenem CO2 sicherstellen und dafür sorgen, 

dass abgeschiedenes CO2 im Einklang mit den Klimazielen der Union für Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der CO2-Nutzung zur Verfügung steht. Ein funktionierender CO2-

Markt sollte auch durch ein CO2-Transportinfrastrukturnetz mit minimalem 

ökologischen Fußabdruck untermauert werden, das den Marktteilnehmern zu fairen, 

offenen und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich ist. Der Markt sollte den 

Umweltstandards der Union entsprechen. 
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(50) Durch die Verwendung von abgeschiedenem CO2 in bestimmten Produktionsprozessen 

kann CO2 dauerhaft gespeichert werden oder ein Beitrag zur Verringerung der 

Abhängigkeit der Union von fossilen Brennstoffen geleistet werden. Daher sollten alle 

Einrichtungen, die an der Wertschöpfungskette der in der vorliegenden Verordnung 

genannten Tätigkeiten im Zusammenhang mit der CO2-Injektion beteiligt sind, dazu 

angehalten werden, zu prüfen, ob das zu speichernde CO2 dauerhaft in neuen Produkten 

gespeichert werden könnte oder zu den Zielen der Union, ihre Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen zu verringern, beitragen könnte. 

(51) Die Union hat zum Aufbau eines globalen Wirtschaftssystems, das auf einem offenen, 

transparenten und regelbasierten Handel beruht, beigetragen und auf die Einhaltung und 

Förderung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsstandards und Klimawendestandards 

gedrängt, und sie steht uneingeschränkt hinter diesen Werten. Ziel der Union ist es, 

gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem die Welthandelsorganisation 

(WTO) reformiert wird sowie neue Partnerschaften aufgebaut und unlautere 

Handelspraktiken und Überkapazitäten in der Produktion bekämpft werden, um faire 

Wettbewerbsbedingungen für die Industrie der Union sicherzustellen, unter anderem 

durch Netto-Null-Industriepartnerschaften, und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. 
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(52) Um den Zugang der Union zu einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit Netto-

Null-Technologien sicherzustellen, die erforderlich sind, um die Resilienz der Union zu 

schützen und ihre Klimaneutralitätsziele zu erreichen, muss der Binnenmarkt ein 

günstiges Umfeld für Innovationen in Netto-Null-Technologien bieten. Innovation wird 

ein entscheidender Faktor sein, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Union sicherzustellen und die Netto-Null-Ziele so bald wie möglich zu erreichen. 

Angesichts der raschen Entwicklungen bei Netto-Null-Technologien sowie der 

bedeutenden regulatorischen Leitlinien für den grünen Wandel ist es für die 

Verwirklichung der Ziele der vorliegenden Verordnung von größter Bedeutung, dass die 

potenziellen Auswirkungen des Unionsrechts und von politischen Initiativen auf die 

Innovation bei ihrer Ausarbeitung, Überprüfung und Überarbeitung unter Anwendung 

des Innovationsgrundsatzes berücksichtigt werden. 
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(53) Um den Zielen der vorliegenden Verordnung Rechnung zu tragen, könnte die 

Kommission erwägen, die Wege für den Übergang, die derzeit auf der Grundlage der 

Mitteilung der Kommission vom Mai 2021 entwickelt werden und im Rahmen derer die 

Voraussetzungen sowie die Engpässe für den Übergang und die Wettbewerbsfähigkeit 

der Industrie der Union ermittelt werden könnten, zu aktualisieren oder die vorliegende 

Verordnung bei etwaigen zukünftigen Initiativen dieser Art zu berücksichtigen. 

(54) Im Rahmen von Säule 1 des Industrieplans zum Grünen Deal sollte die Union eine 
industrielle Basis für die Bereitstellung von Lösungen für Netto-Null-Technologien 
entwickeln und aufrechterhalten, um ihre Energieversorgung zu sichern und gleichzeitig 
ihren Zielsetzungen im Hinblick auf die Klimaneutralität gerecht zu werden. Zur 
Unterstützung dieses Ziels und zur Vermeidung von Abhängigkeiten bei der Versorgung 
mit Netto-Null-Technologien, die die Bemühungen der Union um eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen verzögern oder die Energieversorgungssicherheit gefährden 
würden, sollten in dieser Verordnung Bestimmungen zur Förderung der Nachfrage nach 
nachhaltigen und resilienten Netto-Null-Technologien festgelegt werden. 

(55) Durch die Anwendung verbindlicher Mindestanforderungen wird sichergestellt, dass die 
Mobilisierung öffentlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Nachfrage nach einer besser 
funktionierenden Auftragsvergabe für Netto-Null-Produkte im Bereich der ökologischen 
Nachhaltigkeit in strukturierter und für öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber 
umsetzbarer Weise erhöht wird. Einige Ausnahmen sollten sicherstellen, dass 
öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber spezifische unerwünschte Folgen vermeiden. 
Diese Ausnahmen beziehen sich auf Monopolsituationen, bestimmte Marktversagen 
oder Situationen, in denen öffentliche Auftraggeber oder Auftraggeber mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten oder technischer Inkompatibilität konfrontiert sein 
könnten. Öffentlichen Auftraggebern und Auftraggebern sollte es weiterhin freistehen, 
zusätzliche Mindestanforderungen in ihre Vergabedokumente aufzunehmen, sofern sie 
den Richtlinien 2014/23/EU26, 2014/24/EU27 oder 2014/25/EU28 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und dem geltenden sektoralen Recht entsprechen. Ferner 

                                                 
26 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 

über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1). 
27 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 

über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. 
L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

28 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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sollte es ihnen freistehen, unter denselben Bedingungen zusätzlich Zuschlagskriterien 
zu verwenden, um das wirtschaftlich günstigste Angebot, etwa im Hinblick auf den 
Preis, die Kosten oder andere Kriterien, zu ermitteln. 
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(56) Bei Bauaufträgen und Baukonzessionen, die in den Anwendungsbereich der 

vorliegenden Verordnung fallen, sollten die öffentlichen Auftraggeber und die 

Auftraggeber eine oder mehrere bestimmte Bedingungen, Anforderungen oder 

vertragliche Verpflichtungen wählen, um dazu beizutragen, mehrere Ziele zu erreichen, 

darunter etwa die Berücksichtigung sozialer oder beschäftigungsbezogener 

Erwägungen, um ein positives soziales Ergebnis zu erzielen, gegebenenfalls unter 

wirksamer Berücksichtigung von Bedenken im Bereich der Cybersicherheit, oder der 

Erhalt einer ausreichenden Gewähr dafür, dass die betreffenden Produkte rechtzeitig 

geliefert werden. Diese Aspekte sind auch für die Stärkung der Resilienz von Bedeutung. 

Ferner sollten Ausnahmen für Monopolsituationen, bestimmte Marktversagen oder 

Situationen, in denen öffentliche Auftraggeber oder Auftraggeber mit 

unverhältnismäßig hohen Kosten oder technischer Inkompatibilität konfrontiert sein 

könnten, vorgesehen werden. 
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(57) In einigen Fällen sollte auf den Beitrag des Angebots zur Resilienz gegenüber 

bestimmten Drittländern geachtet werden. Hat die Kommission festgestellt, dass der 

Anteil einer Netto-Null-Technologie oder ihrer wichtigsten spezifischen Bauteile mit 

Herkunft aus einem Drittland mehr als 50 % der Lieferungen dieser spezifischen 

Technologie oder dieser Bauteile innerhalb der Union ausgemacht hat, so sollten die 

öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber verpflichtet sein, in ihre 

Vergabedokumente mehrere Bedingungen aufzunehmen, um ein resilientes Ergebnis zu 

erzielen. Auf diese Weise sollte der Wert der spezifischen Netto-Null-Technologie, die 

aus dem betreffenden Drittland stammt, oder der wichtigsten spezifischen Bauteile der 

spezifischen Netto-Null-Technologie, die aus dem betreffenden Drittland stammen, 

unter bestimmten Bedingungen eine Obergrenze von 50 % nicht überschreiten. Hat die 

Kommission darüber hinaus festgestellt, dass der Anteil der Lieferungen dieser Produkte 

oder Bauteile mit Herkunft aus einem Drittland innerhalb der Union in zwei 

aufeinanderfolgenden Jahren durchschnittlich um mindestens 10 Prozentpunkte 

gestiegen ist und mindestens 40 % der Lieferungen innerhalb der Union erreicht hat, 

sollte derselbe Mechanismus gelten. Dies wird es der Union ermöglichen, sich 

entwickelnde Abhängigkeiten auf effiziente Weise zu berücksichtigen. Bei Aufträgen, 

die unter Anlage I des Übereinkommens der Welthandelsorganisation über das 

öffentliche Beschaffungswesen (Government Procurement Agreement, im Folgenden 

„GPA“) betreffend die Union oder andere für die Union bindende einschlägige 

internationale Übereinkünfte fallen, sollten die. öffentliche Auftraggeber und 

Auftraggeber diese Anforderungen nicht auf Netto-Null-Technologien oder auf ihre 

wichtigsten spezifischen Bauteile, die aus Bezugsquellen stammen, die Unterzeichner 

dieser Übereinkünfte sind, anwenden. 
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(58) Bei Nichteinhaltung dieser Resilienzanforderungen sollten öffentliche Auftraggeber und 

Auftraggeber in ihren Vergabedokumenten auch verlangen, dass der 

Hauptauftragnehmer verpflichtet ist, an den betreffenden öffentlichen Auftraggeber 

oder den betreffenden Auftraggeber eine anteilige Strafgebühr in Höhe von mindestens 

10 % des Werts der spezifischen Netto-Null-Technologien des Auftrags zu zahlen, um 

sicherzustellen, dass der Mechanismus eingehalten wird. 

(59) Mitgliedstaaten sollten Anbieter von Netto-Null-Technologien aus einem anderen 

Mitgliedstaat nicht diskriminieren oder ungerechtfertigt unterschiedlich behandeln. 

Diese Verpflichtung spiegelt die bereits bestehende Verpflichtung der öffentlichen 

Auftraggeber und Auftraggeber gemäß den Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 

2014/25/EU wider, Wirtschaftsteilnehmer in gleicher und diskriminierungsfreier Weise 

zu behandeln und die in diesen Richtlinien festgelegten Verfahrensregeln einzuhalten, 

um sicherzustellen, dass die Grundsätze der Gleichbehandlung und 

Nichtdiskriminierung in der Praxis umgesetzt werden und die Verfahren zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge für den Wettbewerb geöffnet werden. 
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(60) Unbeschadet des für eine bestimmte Technologie geltenden Unionsrechts, einschließlich 

der Verordnung (EU) 2024/… des Europäischen Parlaments und des Rates29+ ▌und der 

Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates30 ▌, und sofern 

darin nichts anderes vorgesehen ist, sollten öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber bei 

der Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit der auf der Grundlage der vorliegenden 

Verordnung beschafften klimaneutralen Lösungen verschiedene Elemente, die sich auf das 

Klima und die Umwelt auswirken, berücksichtigen können. ▌ 

(61) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse zur Festlegung von Leitprinzipien 

für öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber übertragen werden, um technische 

Spezifikationen, Anforderungen und Bedingungen für die Auftragsausführung im 

Zusammenhang mit der ökologischen Nachhaltigkeit für öffentliche Aufträge 

festzulegen. Dies sollte das für spezifische Technologien geltende Unionsrecht, 

einschließlich der Verordnung (EU) 2024/….+ und der Verordnung (EU) 2023/1542, 

unberührt lassen. 

                                                 
29 Verordnung (EU) 2024/…des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für 
nachhaltige Produkte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung 
(EU) 2023/1542 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG (ABl. L …). 

+ ABl.: Bitte die Fundstelle und das Datum der Annahme des Dokuments PE-CONS 106/23 
(2022/0095 (COD)) einfügen und die entsprechende Fußnote vervollständigen. 

30 Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und 
der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG (ABl. 
L 191 vom 28.7.2023, S. 1). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 (2022/0095 
(COD)) einfügen. 
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(62) Um im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge oder einer Auktion 

dem Rechnung zu tragen, dass die Erzeugung oder der Verbrauch von Energie aus 

erneuerbaren Quellen gefördert und die Bezugsquellen für Netto-Null-Technologien 

diversifiziert werden müssen und von einzigen Bezugsquellen abzusehen ist, und 

unbeschadet der internationalen Verpflichtungen der Union sollte die Versorgung als 

unzureichend diversifiziert betrachtet werden, zumindest wenn die spezifische Netto-Null-

Technologie oder ihre wichtigsten spezifischen Bauteile aus einem einzigen Drittland 

stammen und auf diese mehr als 50 % dieser Lieferungen einer innerhalb der Union 

entfallen. 

(63) Um das verantwortungsvolle unternehmerische Handeln der Bieter, die Cybersicherheit 

und die Datensicherheit der verwendeten Technologien sowie Projekte und zugehörige 

Infrastrukturen zu fördern und die vollständige und fristgerechte Durchführung der 

Projekte zu unterstützen, sollten die Behörden, die Auktionen für die Nutzung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen gestalten, Vorqualifikationskriterien in Bezug auf 

verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, Cybersicherheit und Datensicherheit 

sowie die Fähigkeit zur vollständigen und fristgerechten Durchführung des Projekts 

aufnehmen. 
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(64) Um das Ziel zu unterstützen, eine industrielle Basis für die Bereitstellung strategischer 

Technologien für erneuerbare Energien zur Sicherung der Energieversorgung der 

Union zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und Abhängigkeiten bei der Versorgung 

mit diesen Technologien, die die Bemühungen der Union um eine Verringerung der 

Treibhausgasemissionen verzögern oder die Energieversorgungssicherheit gefährden 

würden, zu vermeiden, sollten die Behörden, die Auktionen für die Nutzung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen gestalten, die Nachhaltigkeit und Resilienz der Versorgung 

mit diesen Technologien in der Union verbessern. Die Mitgliedstaaten sollten den 

Beitrag der Auktionen zu Nachhaltigkeit bewerten, indem sie die ökologische 

Nachhaltigkeit von Geboten, ihren Beitrag zur Innovation und ihren Beitrag zur 

Integration des Energiesystems prüfen. Dazu sollten die Mitgliedstaaten die Wahl 

haben, bei der Gestaltung von Auktionen Vorqualifikationskriterien oder 

Zuschlagskriterien einzuführen. Während die Vorqualifikationskriterien von allen 

Projekten der Bieter erfüllt werden sollten, um an der Auktion teilnehmen zu können, 

zielen die Zuschlagskriterien darauf ab, die verschiedenen an einer Auktion 

teilnehmenden Projekte zu bewerten und in eine Rangfolge zu setzen. 
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(65) Bei der Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit von Geboten, entweder in Form von 

Vorqualifikationskriterien oder in Form von Zuschlagskriterien, können die Behörden, 

die Auktionen für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen gestalten, 

verschiedene Elemente, die sich auf das Klima und die Umwelt auswirken, 

berücksichtigen. Das könnten die folgenden Elemente sein: Dauerhaftigkeit und 

Zuverlässigkeit der Lösung, Reparierbarkeit und Wartungsfreundlichkeit und Zugang 

zu den entsprechenden Diensten, einfache Aktualisierbarkeit und Erneuerbarkeit, 

einfache und hochwertige Recyclingmöglichkeit, Verwendung von Stoffen, Verbrauch 

an Energie, Wasser und anderen Ressourcen über einen oder mehrere Abschnitte des 

Lebenszyklus des Produkts, Gewicht und Volumen des Produkts und seiner Verpackung, 

Verwendung erneuerbarer Materialien oder Einbau recycelter oder gebrauchter 

Bauteile, Menge, Merkmale und Verfügbarkeit der für die bestimmungsgemäße 

Nutzung und die ordnungsgemäße Wartung erforderlichen Verbrauchsmaterialien, 

ökologischer Fußabdruck des Produkts und Umweltauswirkungen während seines 

Lebenszyklus, CO2-Fußabdruck des Produkts, Freisetzung von Mikroplastik, über einen 

oder mehrere Abschnitte des Lebenszyklus eines Produkts in Luft, Wasser oder Boden 

freigesetzte Emissionen, Menge des erzeugten Abfalls sowie Nutzungsbedingungen. 

(66) Um die Konzipierung und Herstellung innovativerer und fortschrittlicherer 

Technologien für erneuerbare Energien zu unterstützen, kann beim Beitrag von 

Geboten zu Nachhaltigkeit der Beitrag zur Innovation entweder in Form von 

Vorqualifikationskriterien oder in Form von Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, 

indem Vorqualifikationskriterien oder Zuschlagskriterien vorgesehen werden, die den 

Einsatz völlig neuer Lösungen oder die Verbesserung vergleichbarer hochmoderner 

Lösungen fördern. 

(67) Um die Integration von Energie aus erneuerbaren Quellen in das Energiesystem der 

Union und ihre Vorteile für eine kosteneffiziente Dekarbonisierung zu unterstützen, 

kann beim Beitrag von Geboten zu Nachhaltigkeit der Beitrag zur Integration des 

Energiesystems beispielsweise durch Energiespeicherung, Abwärme- und 

Kälterückgewinnung und die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff berücksichtigt 

werden. 

www.parlament.gv.at



 

 193 

(68) Um die Resilienz der Versorgung mit Netto-Null-Technologien für erneuerbare 

Energien zu verbessern und eine übermäßige Abhängigkeit von Ländern mit hoher 

Konzentration der Versorgung innerhalb der Union zu vermeiden, sollten die Behörden 

den Beitrag der verschiedenen an den Auktionen teilnehmenden Projekte für die 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen zur Resilienz anhand von 

Vorqualifikationskriterien oder Zuschlagskriterien bewerten, wobei unbeschadet der 

internationalen Verpflichtungen der Union die Notwendigkeit einer Diversifizierung der 

Bereitstellung von Technologien für erneuerbare Energien zu berücksichtigen ist. Bei 

der Anwendung des Resilienzkriteriums sollten die Behörden berücksichtigen, dass die 

Versorgung zumindest als unzureichend diversifiziert betrachtet werden sollte, wenn 

mehr als 50 % der Nachfrage innerhalb der Union nach einer spezifischen Netto-Null-

Technologie oder nach ihren wichtigsten spezifischen Bauteilen aus einem einzigen 

Drittland stammen. 

(69) Wenn sie als Zuschlagskriterien angewandt werden, berührt die Gewichtung der 

Kriterien für den Beitrag des Angebots zu Nachhaltigkeit und Resilienz im 

Zusammenhang mit Auktionen für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 

nicht die Möglichkeit für die Behörden, die diese Auktionen gestalten, einen höheren 

Schwellenwert für die Kriterien in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit, Innovation 

und Integration des Energiesystems festzulegen, wenn dies mit etwaigen 

Beschränkungen für nicht preisbezogene Kriterien, die in den Vorschriften über 

staatliche Beihilfen festgelegt sind, vereinbar ist. In jedem Fall sollte die Anwendung 

dieser Kriterien und ihrer Mindestgewichtung und kombinierten Gewichtung bei 

Auktionen sicherstellen, dass die Auktionen wettbewerbsfähig bleiben und mit den 

Artikeln 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) im Einklang stehen. 
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(70) Um die Versorgung der Union mit Technologien für erneuerbare Energien zu erhöhen, 

damit der allgemeine jährliche Richtwert für die Fertigungskapazität in der Union bis 

2030 erreicht wird, sollte in der vorliegenden Verordnung ein bestimmter Anteil des 

Auktionsvolumens vorgesehen werden, für den nicht preisbezogene Kriterien angewandt 

werden. Dieser Anteil sollte alle zwei Jahre von der Kommission bewertet werden, um 

die Auswirkungen der nicht preisbezogenen Kriterien auf die Entwicklung der 

jährlichen Herstellung von Technologien für erneuerbare Energien in der Union und 

die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu ermitteln, einschließlich ihrer 

finanziellen Auswirkungen und ihrer Auswirkungen auf die Geschwindigkeit des 

Einsatzes, wobei auch die Praktikabilität und Klarheit des Systems für Projektentwickler 

zu berücksichtigen sind. Wenn die Bewertungen zeigen, dass die Anwendung der 

Resilienz- und Nachhaltigkeitskriterien einen positiven Beitrag zur 

Versorgungssicherheit der Union in Bezug auf Netto-Null-Technologien leistet, 

insbesondere indem die Fertigungskapazitäten für Technologien für erneuerbare 

Energien in der Union erhöht werden, und die Erreichung der in der Richtlinie (EU) 

2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates31 festgelegten Ziele für 

erneuerbare Energien, einschließlich des Einsatzes in jedem Mitgliedstaat, nicht 

erheblich behindert, sollte die Anwendung dieser Bestimmungen schrittweise verstärkt 

werden. Jeder Schritt sollte einer Folgenabschätzung unterzogen werden, um 

sicherzustellen, dass ein höherer Anteil weiterhin positiv zur Versorgungssicherheit in 

Bezug auf Technologien für erneuerbare Energien beiträgt und dass diese Vorteile die 

Auswirkungen auf die Kosten und die Geschwindigkeit des Einsatzes von Energie aus 

erneuerbaren Quellen überwiegen. Bei der Festlegung des Anteils des 

Auktionsvolumens sollte, sofern dies angemessen und machbar ist, eine schrittweise 

Gesamterhöhung angestrebt werden, um zur Erreichung der allgemeinen Ziele der 

vorliegenden Verordnung beizutragen und 50 % bis Ende 2029 zu erreichen. 

                                                 
31 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 

2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82). 
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(71) Je nach ihren Zielen für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und ihren 

nationalen Dekarbonisierungsstrategien könnten die Mitgliedstaaten von der 

Anwendung der Resilienz- und Nachhaltigkeitskriterien sehr unterschiedlich betroffen 

sein. Bei der Bewertung der Auswirkungen dieser Kriterien auf die Nutzung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen sollte die Kommission daher die finanziellen 

Gesamtauswirkungen und die Auswirkungen auf die Nutzung in der Union sowie die 

Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten und andere einschlägige Interessenträger, 

einschließlich Haushalte und Unternehmen, prüfen. Um die Auswirkungen auf die 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu ermitteln und den praktischen 

Erfahrungen mit der Anwendung nicht preisbezogener Kriterien Rechnung zu tragen, 

sollte die Kommission im Rahmen ihrer Bewertung die nationalen Behörden, die 

Auktionen durchführen, in strukturierter und transparenter Weise konsultieren. 

(72) Die Kriterien für Auktionen könnten zu einer übermäßigen Belastung für Projektträger 

von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien mit geringer Kapazität führen. Um 

die Auswirkungen dieser Verordnung auf Auktionen zur Unterstützung von Projekten 

mit einer maximalen Kapazität von 10 Megawatt zu begrenzen, sollten die 

Mitgliedstaaten diese Auktionen von der Berechnung des jährlichen 

Gesamtauktionsvolumens ausnehmen können. 
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(73) Bleiben Auktionen, für die Vorqualifikations-, Resilienz- und Nachhaltigkeitskriterien 

angewandt werden, unterzeichnet, so sollte die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen nicht dadurch verlangsamt werden, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet 

werden, diese Kriterien auf den unterzeichneten Anteil des Auktionsvolumens 

anzuwenden. Die Mitgliedstaaten sollten daher die Möglichkeit haben, den 

unterzeichneten Anteil des Auktionsvolumens von den Anforderungen an Auktionen 

auszunehmen. Eine Auktion gilt als unterzeichnet, wenn die Gebote für diese Auktion 

ein Volumen abdecken, das unter dem Gesamtvolumen der in der Auktion zu 

versteigernden Kapazität liegt. 

(74) Für die Zwecke der Schaffung von Programmen zugunsten von Haushalten, Unternehmen 

oder Verbrauchern, die Anreize für den Kauf von Endprodukten mit Netto-Null-

Technologien bieten, und unbeschadet der internationalen Verpflichtungen der Union 

sollte die Versorgung als unzureichend diversifiziert gelten, wenn eine einzige Quelle mehr 

als 50 % der Gesamtnachfrage nach einer bestimmten Netto-Null-Technologie in der 

Union deckt. Um für eine einheitliche Anwendung zu sorgen, sollte die Kommission ab 

dem Zeitpunkt des Geltungsbeginns dieser Verordnung jedes Jahr eine ▌Liste zur 

Verteilung der Herkunft der unter diese Kategorie fallenden Netto-Null-Technologie-

Endprodukte veröffentlichen, aufgeschlüsselt – anhand des letzten Jahres mit verfügbaren 

Daten – nach dem Anteil des in der Union verfügbaren und aus verschiedenen Quellen 

stammenden Angebots. 

www.parlament.gv.at



 

 197 

(75) Mit dem Beschluss 2014/115/EU des Rates32 wurde unter anderem die Änderung des 

GPA genehmigt. Ziel des GPA ist es, einen multilateralen Rahmen ausgewogener Rechte 

und Pflichten in Bezug auf öffentliche Aufträge zu schaffen, um den Welthandel zu 

liberalisieren und auszuweiten. Bei Aufträgen, die unter Anlage I des GPA betreffend die 

▌Union sowie andere für die Union bindende einschlägige internationale Übereinkünfte 

fallen, darunter Freihandelsabkommen und Artikel III Absatz 8 Buchstabe a des 

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 für die Auftragsvergabe durch staatliche 

Stellen in Bezug auf Waren, die zum Zwecke des gewerblichen Wiederverkaufs oder zur 

Verwendung bei der Herstellung von Waren zum gewerblichen Verkauf erworben wurden, 

sollten die öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber keine Resilienzanforderungen auf 

Netto-Null-Technologien oder auf ihre wichtigsten spezifischen Bauteile, die aus 

Bezugsquellen stammen, die Unterzeichner dieser Übereinkünfte sind, anwenden. 

                                                 
32 Beschluss 2014/115/EU des Rates vom 2. Dezember 2013 über den Abschluss des 

Protokolls zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen 
(ABl. L 68 vom 7.3.2014, S. 1). 
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(76) Die Anwendung der auf die Resilienz bezogenen Bestimmungen bei Verfahren zur 

Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der vorliegenden Verordnung sollte die Anwendung 

des Artikels 25 der Richtlinie 2014/24/EU und der Artikel 43 und 85 der Richtlinie 

2014/25/EU unberührt lassen und im Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 

24. Juli 2019 mit dem Titel „Leitlinien zur Teilnahme von Bietern und Waren aus 

Drittländern am EU-Beschaffungsmarkt“ stehen. Ebenso sollten die Bestimmungen über 

die Vergabe öffentlicher Aufträge weiterhin für Bauleistungen, Lieferungen und 

Dienstleistungen gelten, die der vorliegenden Verordnung, Artikel 67 Absatz 4 der 

Richtlinie 2014/24/EU und allen Durchführungsmaßnahmen unterliegen, die sich aus der 

Verordnung (EU) 2024/…+ ergeben. 

(77) Um den Verwaltungsaufwand, der aufgrund der notwendigen Berücksichtigung von 

Anforderungen in Bezug auf den Beitrag des Angebots zu Nachhaltigkeit und Resilienz 

entsteht, zu begrenzen – insbesondere für kleinere öffentliche Käufer und Aufträge von 

geringerem Wert, die keine erheblichen Auswirkungen auf den Markt haben –, sollte die 

Anwendung der einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung für öffentliche Käufer, 

die keine zentralen Beschaffungsstellen sind, und für Aufträge mit einem Wert von unter 

25 Mio. EUR um zwei Jahre verschoben werden. 

(78) Für die Zwecke der Anwendung der Bestimmungen über Verfahren zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge gemäß der vorliegenden Verordnung sollten öffentliche 

Auftraggeber und Auftraggeber, wenn ein Produkt unter einen gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates33 erlassenen delegierten 

Rechtsakt fällt, nur die Produkte erwerben, bei denen die in Artikel 7 Absatz 2 der 

Verordnung genannte Verpflichtung erfüllt ist. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 106/23 (2022/0095 

(COD)) einfügen. 
33 Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 

zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1). 
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(79) Haushalte, Unternehmen und Endverbraucher bilden einen wesentlichen Teil der 

Nachfrage der Union nach Endprodukten mit Netto-Null-Technologien, und öffentliche 

Förderprogramme, mit denen Anreize für den Kauf solcher Produkte durch Haushalte 

geschaffen werden sollen, insbesondere für benachteiligter Haushalte und Verbraucher mit 

Einkommen im unteren oder unteren mittleren Bereich, sind wichtige Instrumente, um den 

grünen Wandel zu beschleunigen. Im Rahmen der in der Mitteilung der Kommission vom 

18. Mai 2022 angekündigten Solardach-Initiative sollten die Mitgliedstaaten beispielsweise 

nationale Programme zur Förderung des massiven Einsatzes von Solarenergie auf Dächern 

aufstellen. Im REPowerEU-Plan forderte die Kommission die Mitgliedstaaten auf, 

Begleitmaßnahmen, die die Umstellung auf Wärmepumpen fördern, in vollem Umfang zu 

nutzen. Solche Förderprogramme, die auf nationaler Ebene von den Mitgliedstaaten oder 

auf lokaler Ebene von lokalen oder regionalen Gebietskörperschaften eingerichtet werden, 

sollten auch zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Resilienz der Netto-Null-

Technologien in der Union beitragen. Die Behörden sollten beispielsweise den 

Begünstigten einen höheren finanziellen Ausgleich für den Erwerb von Endprodukten mit 

Netto-Null-Technologien, die einen größeren Beitrag zur Resilienz in der Union leisten 

werden, gewähren. Behörden können die Förderfähigkeit von Programmen von dem 

Beitrag zu Nachhaltigkeit und Resilienz abhängig machen. Dabei werden die 

Mitgliedstaaten ermutigt, die Zugänglichkeit des Programms für in Energiearmut 

lebende Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen. Die Behörden sollten sicherstellen, 

dass ihre Programme offen, transparent und diskriminierungsfrei sind, damit sie dazu 

beitragen, die Nachfrage nach Produkten mit Netto-Null-Technologien in der Union zu 

steigern.  
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Die Behörden sollten den zusätzlichen finanziellen Ausgleich für solche Produkte 

außerdem eingrenzen, damit sich die Einführung der Netto-Null-Technologien in der 

Union nicht verlangsamt. Um die Effizienz solcher Programme zu erhöhen, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Informationen sowohl für Verbraucher als auch für 

Hersteller von Netto-Null-Technologien auf einer kostenlosen Website leicht zugänglich 

sind. Der Rückgriff auf den Beitrag zu Nachhaltigkeit und Resilienz durch Behörden in 

Programmen, die auf Verbraucher oder Haushalte ausgerichtet sind, sollte die Vorschriften 

über staatliche Beihilfen und die WTO-Regeln über Subventionen unberührt lassen. 

(80) Bei der Konzeption von Programmen zugunsten von Haushalten, Unternehmen oder 

Verbrauchern, die Anreize für den Kauf von Endprodukten mit Netto-Null-Technologien 

bieten, sollten die Mitgliedstaaten, regionalen oder lokalen Behörden, Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts oder Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Behörden oder 

einer oder mehreren dieser Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen, die Einhaltung 

der internationalen Verpflichtungen der Union sicherstellen, indem sie unter anderem dafür 

sorgen, dass diese Programme nicht ein Ausmaß erreichen, das den Interessen der WTO-

Mitglieder erheblichen Schaden zufügt. 
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(81) Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten auch bei der Gestaltung von auf Haushalte, 

Unternehmen und Verbraucher ausgerichteten Programmen unterstützen, um Synergien zu 

schaffen und bewährte Verfahren auszutauschen. Die Plattform für ein Netto-Null-Europa 

(im Folgenden „Plattform“) sollte auch eine wichtige Rolle dabei spielen, dass der Beitrag 

zu Nachhaltigkeit und Resilienz als Kriterium durch die Mitgliedstaaten und die Behörden 

rascher in ihre Praktiken im Zusammenhang mit Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge und Auktionen aufgenommen wird. Die Kommission sollte nach Konsultation 

der Plattform einen Durchführungsrechtsakt erlassen, in dem die Kriterien für die 

Bewertung des Beitrags zu Nachhaltigkeit und Resilienz festgelegt werden. In diesem 

Rechtsakt sollte besonderes Augenmerk auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

gelegt werden, die eine faire Chance erhalten sollten, sich am umfangreichen Markt für 

öffentliche Aufträge zu beteiligen. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die 

Anforderungen an Nachhaltigkeit und Resilienz so angewandt werden, dass ein fairer 

und gleichberechtigter Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern unabhängig von 

ihrer Eigentümerstruktur gewährleistet ist. 

(82) Damit die Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge und die Auktionen für den 

Einsatz erneuerbarer Energiequellen wirklich zur Resilienz der Union beitragen, 

müssen diese Tätigkeiten für die Industrie vorhersehbar sein. Damit die Industrie ihre 

Herstellung rechtzeitig anpassen kann, sollten öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber 

den Markt im Voraus über ihren geschätzten Beschaffungsbedarf für Produkte mit Netto-

Null-Technologien informieren. 
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(83) Zusätzlich zu Maßnahmen, die auf die Nachfrage der öffentlichen Hand und von 

privaten Haushalten ausgerichtet sind, könnte die Union Maßnahmen in Erwägung 

ziehen, mit denen – unter besonderer Berücksichtigung von KMU – der Einsatz von 

Netto-Null-Technologien in den industriellen Wertschöpfungsketten der Union 

erleichtert wird, indem insbesondere Angebot und Nachfrage in der Industrie besser 

aufeinander abgestimmt werden. 

(84) Wie in der Mitteilung über den Industrieplan zum Grünen Deal dargelegt, stehen die 

Marktanteile der EU-Unternehmen stark unter Druck, da durch Subventionen in 

Drittländern Wettbewerbsnachteile entstehen. Diese Situation stellt für die Union eine 

wettbewerbliche Herausforderung im Hinblick auf die Erhaltung und Entwicklung der 

eigenen Industrie und macht eine rasche und ehrgeizige Reaktion der Union bei der 

Modernisierung ihres Rechtsrahmens erforderlich. 

(85) Angesichts des Ziels der Union, die strategische Abhängigkeiten von Drittländern bei 

Netto-Null-Technologien zu verringern, ist es äußerst wichtig, dass öffentliche 

Unterstützungsmechanismen wie Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge und 

Auktionen diese Abhängigkeiten nicht verschärfen. Daher sollten, soweit erforderlich 

und angemessen, gerechtfertigte Beschränkungen für den Anteil der aus Drittländern 

bezogenen Produkte in Lieferverträgen festgelegt werden, wenn die Kommission 

festgestellt hat, dass die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen im Hinblick auf 

die Resilienz erfüllt sind. Darüber hinaus sollten Anstrengungen unternommen werden, 

um unfaire Subventionen von Drittländern, die die gleichen Wettbewerbsbedingungen 

untergraben, wirksam zu bekämpfen, indem beispielsweise alle in den Verordnungen 

(EU) 2022/103134 und (EU) 2022/256035 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vorgesehenen Maßnahmen genutzt werden. 

                                                 
34 Verordnung (EU) 2022/1031 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 

2022 über den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern, Waren und Dienstleistungen aus 
Drittländern zum Unionsmarkt für öffentliche Aufträge und Konzessionen und über die 
Verfahren zur Unterstützung von Verhandlungen über den Zugang von 
Wirtschaftsteilnehmern, Waren und Dienstleistungen aus der Union zu den Märkten für 
öffentliche Aufträge und Konzessionen von Drittländern (Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen – IPI) (ABl. L 173 vom 30.6.2022, S. 1). 

35 Verordnung (EU) 2022/2560 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 
Dezember 2022 über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen (ABl. 
L 330 vom 23.12.2022, S. 1). 
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(86) Für die Gewährleistung der offenen strategischen Autonomie der Union und für die 

Schaffung einer soliden und wettbewerbsfähigen Fertigungsbasis für Netto-Null-

Technologien und deren Lieferketten in der gesamten Union ist ein Zugang zu öffentlichen 

und privaten Finanzmitteln essenziell. Der Großteil der Investitionen, die zur 

Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals erforderlich sind, wird aus 

privatem Kapital stammen, das sowohl durch das Wachstumspotenzial des Netto-Null-

Ökosystems als auch durch einen stabilen und ambitionierten politischen Rahmen 

angelockt wird. Gut funktionierende, tief integrierte Kapitalmärkte werden daher von 

wesentlicher Bedeutung sein, um die für den grünen Wandel und die Projekte zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien erforderlichen Mittel zu beschaffen und zu lenken. 

Daher sind rasche Fortschritte auf dem Weg zur Kapitalmarktunion erforderlich, damit die 

Union ihre Netto-Null-Ziele erreichen kann. Die Agenda für ein nachhaltiges Finanzwesen 

(und Mischfinanzierung) spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung der 

Investitionen in die Netto-Null-Technologien entlang der Wertschöpfungsketten und 

gewährleistet gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors. Wie aus der 

Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zu dieser Verordnung hervorgeht, 

beläuft sich der Investitionsbedarf im Zeitraum 2023-2030 auf rund 92 Mrd. EUR, 

wobei die Spanne je nach Szenario zwischen etwa 52 Mrd. EUR und rund 

119 Mrd. EUR liegt, was zu einem öffentlichen Finanzierungsbedarf von 16 bis 

18 Mrd. EUR führen würde. Da bei dieser Bewertung nur sechs spezifische 

Technologien berücksichtigt werden, dürfte der tatsächliche Investitionsbedarf deutlich 

höher ausfallen. 
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(87) Private Investitionen von Unternehmen und Finanzinvestoren sind von entscheidender 

Bedeutung. Sind private Investitionen allein nicht ausreichend, so könnte für die wirksame 

Realisierung von Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien eine öffentliche 

Unterstützung ▌erforderlich sein, etwa in Form von Garantien, Darlehen oder 

Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapitalinvestitionen, wobei Verzerrungen im 

Binnenmarkt zu vermeiden sind. Wird diese öffentliche Unterstützung in Form 

staatlicher Beihilfen gewährt, so sollte diese Beihilfe ▌einen Anreizeffekt haben und 

erforderlich, gezielt, vorübergehend, angemessen und verhältnismäßig sein, wobei 

gleichzeitig der Wettbewerb und die Kohäsion im Binnenmarkt gewahrt werden. Die 

bestehenden Leitlinien für staatliche Beihilfen, die kürzlich im Einklang mit den Zielen des 

grünen und des digitalen Wandels einer eingehenden Überarbeitung unterzogen wurden, 

bieten unter bestimmten Voraussetzungen zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung von 

Investitionen in Projekte, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. Die 

Mitgliedstaaten können eine wichtige Rolle dabei spielen, den Zugang zu Finanzmitteln für 

Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien zu erleichtern, indem sie 

Marktversagen durch gezielte und vorübergehende staatliche Beihilfen ausgleichen. Der 

am 9. März 2023 angenommene Befristete Rahmen zur Krisenbewältigung und zur 

Gestaltung des Wandels soll gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb des 

Binnenmarkts gewährleisten, insbesondere in Sektoren, in denen ein Risiko der 

Standortverlagerung in Drittländer ermittelt wurde, und in Bezug auf die Angemessenheit 

der Beihilfebeträge. Er ermöglicht es den Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur Unterstützung 

neuer Investitionen in Herstellungsanlagen in bestimmten Netto-Null-Sektoren 

einzuführen, auch durch Steuervergünstigungen. Im Interesse der Konvergenz zwischen 

den einzelnen Mitgliedstaaten und Regionen kann der zulässige Beihilfebetrag durch 

höhere Beihilfeintensitäten und Beihilfehöchstbeträge angepasst werden, wenn die 

Investition in einem Fördergebiet erfolgt.  
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Zur Vermeidung der Fragmentierung des Binnenmarktes sind geeignete Bedingungen 

erforderlich, um die konkreten Risiken einer Umlenkung von Investitionen in Gebiete 

außerhalb des EWR zu überprüfen und festzustellen, ob das Risiko einer Verlagerung 

innerhalb des EWR besteht. Zur Mobilisierung nationaler Ressourcen zu diesem Zweck 

werden die Mitgliedstaaten ermutigt, im Einklang mit Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 

2003/87/EG 25 % der EHS-Einnahmen auszugeben, die sie jährlich bei EHS-

Versteigerungen erzielen. 

(88) Jede zusätzliche Mobilisierung staatlicher Beihilfen sollte zielgerichtet und befristet sein 

und mit den politischen Zielen der Union wie dem europäischen Grünen Deal und der 

Säule im Einklang stehen. Im Einklang mit der Wettbewerbs- und Kohäsionspolitik der 

Union sollten diese Finanzierungen nicht zu weiteren Disparitäten zwischen den 

Mitgliedstaaten führen. 

(89) Die öffentliche Unterstützung sollte genutzt werden, um bestimmte ermittelte 

Marktversagen oder suboptimale Investitionsbedingungen auf verhältnismäßige Weise 

auszugleichen, wobei die Maßnahmen private Finanzierung weder duplizieren oder 

verdrängen noch den Wettbewerb im Binnenmarkt verfälschen sollten. Die Maßnahmen 

sollten einen klaren Mehrwert für die Union aufweisen. Bei den öffentlichen 

Investitionen kann der Schwerpunkt insbesondere auf den erforderlichen 

Infrastrukturinvestitionen, die Förderung von Innovation und den Ausbau 

bahnbrechender Technologien gelegt werden. 
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(90) Mehrere Finanzierungsprogramme der Union wie die mit der Verordnung (EU) 2021/241 

des Europäischen Parlaments und des Rates36 eingerichtete Aufbau- und Resilienzfazilität, 

das mit der Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates37 

eingerichtete Programm „InvestEU“, kohäsionspolitische Programme oder der mit der 

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates38 eingerichtete 

Innovationsfonds stehen ebenfalls zur Verfügung, um Investitionen in Projekte zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien zu finanzieren. Ferner wird STEP dazu 

beitragen, bestehende Unionsmittel besser in kritische Investitionen zu lenken, wodurch 

die Entwicklung oder Fertigung kritischer Technologien, einschließlich sauberer 

Technologien, unterstützt werden soll. 

(91) Mit der Verordnung (EU) 2023/43539 wird den Mitgliedstaaten eine zusätzliche, nicht 

rückzahlbare Unterstützung in Höhe von 20 Mrd. EUR bereitgestellt, um die 

Energieeffizienz zu fördern und fossile Brennstoffe zu ersetzen, unter anderem durch EU-

Projekte für eine Netto-Null-Industrie. Wie in den Leitlinien der Kommission zu den 

REPowerEU-Kapiteln dargelegt, werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, im Einklang mit 

der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates40 in das 

REPowerEU-Kapitel ihrer Aufbau- und Resilienzpläne Maßnahmen zur Förderung von 

Investitionen in die Fertigung von Netto-Null-Technologien und in industrielle 

Innovationen aufzunehmen. 

                                                 
36 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 

2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
37 Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 

2021 zur Einrichtung des Programms „InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 30). 

38 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und 
zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32). 

39 Verordnung (EU) 2023/435 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Februar 
2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/241 in Bezug auf REPowerEU-Kapitel in 
den Aufbau- und Resilienzplänen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) 2021/1060 und (EU) 2021/1755 sowie der Richtlinie 2003/87/EG 
(ABl. L 63 vom 28.2.2023, S. 1). 

40 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 
2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17). 
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(92) InvestEU ist das Leitprogramm der Union zur Förderung von Investitionen, insbesondere 

im Hinblick auf den grünen und den digitalen Wandel, durch die Bereitstellung von 

Finanzmitteln und technischer Hilfe, beispielsweise durch 

Mischfinanzierungsmechanismen. Ein solcher Ansatz trägt dazu bei, zusätzliches 

öffentliches und privates Kapital zu mobilisieren. Darüber hinaus werden die 

Mitgliedstaaten dazu angeregt, zur Mitgliedstaaten-Komponente des Fonds „InvestEU“ 

beizutragen, um Finanzprodukte zu unterstützen, die für die Fertigung von Netto-Null-

Technologien verfügbar sind, unbeschadet der geltenden Vorschriften über staatliche 

Beihilfen. 

(93) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 des 

Europäischen Parlaments und des Rates41 Unterstützung aus kohäsionspolitischen 

Programmen bereitstellen, um strategische Projekte für Netto-Null-Technologien und 

Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien in allen Regionen und besonders 

in weniger entwickelten Regionen, Übergangsregionen und Gebieten des Fonds für einen 

gerechten Übergang anzuregen, etwa durch Infrastrukturinvestitionspakete, produktive 

Investitionen in Innovation, Fertigungskapazitäten in KMU, Dienstleistungen sowie Aus- 

und Weiterbildungsmaßnahmen, einschließlich der Unterstützung des Kapazitätsaufbaus 

bei Behörden und Projektträgern. Das mit der Verordnung (EU) 2021/240 des 

Europäischen Parlaments und des Rates42 eingerichtete Instrument für technische 

Unterstützung kann den Mitgliedstaaten und Regionen dabei helfen, Strategien für ein 

klimaneutrales Wachstum auszuarbeiten, die Rahmenbedingungen für Unternehmen zu 

verbessern, die Bürokratie zu verringern und die Genehmigungsverfahren zu 

beschleunigen. Die Mitgliedstaaten sollten ermutigt werden, die Nachhaltigkeit von 

Projekten für Netto-Null-Technologien zu fördern, indem sie diese Investitionen in 

Wertschöpfungsketten der Union einbetten und dabei insbesondere auf interregionalen und 

grenzüberschreitenden Kooperationsnetzen aufbauen. Die Annahme solcher Maßnahmen 

sollte insbesondere in Bezug auf Täler in Erwägung gezogen werden. 

                                                 
41 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 

2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für 
einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 
sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle 
Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

42 Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 
2021 zur Schaffung eines Instruments für technische Unterstützung (ABl. L 57 vom 
18.2.2021, S. 1). 
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(94) Der Innovationsfonds stellt auch einen sehr vielversprechenden und kosteneffizienten Weg 

dar, um den Ausbau der Herstellung und des Einsatzes von sauberem Wasserstoff und 

anderen Netto-Null-Technologien in der Union zu unterstützen und so die Souveränität der 

Union bei Schlüsseltechnologien für den Klimaschutz und die 

Energieversorgungssicherheit zu stärken. 

(95) Um die Beschränkungen der derzeitigen fragmentierten öffentlichen und privaten 

Investitionsanstrengungen zu überwinden und die Integration und die Kapitalrentabilität zu 

erleichtern, sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten die bestehenden 

Finanzierungsprogramme auf Unionsebene und auf nationaler Ebene besser koordinieren 

und Synergien schaffen sowie eine bessere Koordinierung und Zusammenarbeit mit der 

Industrie und wichtigen Akteuren des Privatsektors sicherstellen. Die Plattform spielt eine 

wichtige Rolle bei der Erstellung eines umfassenden Überblicks über die verfügbaren und 

relevanten Finanzierungsmöglichkeiten und bei der Erörterung des individuellen 

Finanzierungsbedarfs für strategische Projekte für Netto-Null-Technologien. Um Anreize 

für die Produktion von Netto-Null-Technologien in der Union zu schaffen, könnte auf 

der Plattform erörtert werden, wie die Finanzierung, der Rechtsrahmen sowie 

Investitions- und Standortgarantien angegangen werden können. 

(96) Da Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien und strategische Projekte für 

Netto-Null-Technologien für die Energieversorgung der Union von Bedeutung sind, sollten 

darüber hinaus bestimmte behördliche Einschränkungen teilweise aufgehoben oder 

erleichtert werden, um die Umsetzung solcher Projekte zu beschleunigen.  
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(97) Weltraumdaten und -dienste, die aus dem mit der Verordnung (EU) 2021/696 des 
Europäischen Parlaments und des Rates43 eingerichteten Weltraumprogramm der Union, 
vor allem Copernicus, stammen, sollten so weit wie möglich genutzt werden, um 
Informationen über Geologie, Biologie, Ökologie, sozioökonomische Entwicklungen und 
die Ressourcenverfügbarkeit für Umweltprüfungen und -genehmigungen bereitzustellen. 
Diese Daten und Dienste, insbesondere die Kapazitäten im Rahmen von Copernicus zur 
Überwachung und Überprüfung von CO2-Emissionen, sind von Relevanz, um die 
Auswirkungen von Industrieprojekten und die Auswirkungen anthropogener CO2-Senken 
auf die weltweiten Treibhausgaskonzentrationen und -flüsse zu bewerten. 

(98) Die Kommission sollte gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates44 eine oder mehrere europäische 
Normungsorganisationen damit beauftragen, europäische Standards zur Unterstützung der 
Ziele dieser Verordnung auszuarbeiten. 

(99) Wasserstofftäler mit industriellen Endanwendungen spielen eine wichtige Rolle bei der 
Dekarbonisierung der energieintensiven Industrien. Im Rahmen von REPowerEU wurde 
das Ziel festgelegt, die Zahl der Wasserstofftäler in der Union zu verdoppeln. Um dieses 
Ziel zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten die Genehmigung beschleunigen und die 
Einrichtung von Reallaboren für Netto-Null-Technologien in Erwägung ziehen sowie dem 
Zugang zu Finanzmitteln Vorrang einräumen. Um die Resilienz im Bereich der 
Klimaneutralität zu stärken, sollten die Mitgliedstaaten einen Verbund von 
Wasserstofftälern über die Grenzen der Union hinweg sicherstellen. Industrieanlagen, die 
ihre eigene Energie erzeugen und einen positiven Beitrag zur Stromerzeugung leisten 
können, sollten durch eine Vereinfachung der rechtlichen Anforderungen dazu angeregt 
werden, als Energieerzeuger zum intelligenten Stromnetz beizutragen. 

                                                 
43 Verordnung (EU) 2021/696 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 

2021 zur Einrichtung des Weltraumprogramms der Union und der Agentur der 
Europäischen Union für das Weltraumprogramm und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EU) Nr. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 sowie des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 69). 

44 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG 
und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 
87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 
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(100) Reallabore für Netto-Null-Technologien können ein wichtiges Instrument zur Förderung 

von Innovationen im Bereich Netto-Null-Technologien und des regulatorischen Lernens 

sein. Innovationen müssen durch Experimentierräume ermöglicht werden, da 

wissenschaftliche Ergebnisse in einem kontrollierten realen Umfeld getestet werden 

müssen. Es sollten Reallabore für Netto-Null-Technologien eingeführt werden, um 

innovative Netto-Null-Technologien oder andere innovative Technologien, die das 

Potenzial haben, den Übergang zu einer klimaneutralen und sauberen Wirtschaft zu 

ermöglichen und strategische Abhängigkeiten zu verringern, in einer kontrollierten 

realen Umgebung für einen begrenzten Zeitraum zu testen und so das regulatorische 

Lernen und die potenzielle Ausweitung und breitere Einführung zu fördern. Dabei sollte 

ein Gleichgewicht zwischen Rechtssicherheit für die Teilnehmenden an den Reallaboren 

für Netto-Null-Technologien und der Verwirklichung der Ziele des Unionsrechts gefunden 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten in Bezug auf Reallabore für Netto-Null-

Technologien Abweichungen nach nationalem Recht vorsehen können, wobei die 

Einhaltung des Unionsrechts und der grundlegenden Anforderungen an die Netto-Null-

Technologie, die im nationalen Recht festgelegt sind, sicherzustellen ist. Wie in der 

neuen europäischen Innovationsagenda angekündigt, hat die Kommission 2023 einen 

Leitfaden für Reallabore veröffentlicht, um die Mitgliedstaaten bei der Vorbereitung der 

Reallabore für Netto-Null-Technologien zu unterstützen. Diese innovativen Technologien 

könnten schließlich entscheidend sein, um das Ziel der Klimaneutralität der Union zu 

erreichen und die Versorgungssicherheit und die Widerstandsfähigkeit des Energiesystems 

der Union zu gewährleisten ▌. 
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(101) Der mit der Mitteilung der Kommission vom 20. Oktober 2023 überarbeitete 

Strategieplan der Union für Energietechnologie (SET-Plan) fördert die Entwicklung 

sauberer, effizienter und kostengünstiger Energietechnologien, indem die 

Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen Vertretern der europäischen Industrie, 

von Wissenschaftseinrichtungen und der Regierungen der am SET-Plan beteiligten 

Länder45 bei Forschung und Innovation im Bereich saubere Energie unterstützt wird. 

Mit der Überarbeitung des SET-Plans sollen die ursprünglichen strategischen Ziele des 

SET-Plans mit dem europäischen Grünen Deal, REPowerEU und dem Industrieplan für 

den Grünen Deal, insbesondere mit dieser Verordnung, in Einklang gebracht werden. 

Ziel ist es, einen einheitlichen Ansatz zur Verwirklichung der Dekarbonisierungsziele 

Europas zu fördern, europäische Netto-Null-Technologien zu unterstützen und eine 

nachhaltige und resiliente Zukunft im Energiebereich zu schaffen. Der SET-Plan hatte 

eine strukturierende Wirkung auf die gemeinsamen Maßnahmen im Bereich Forschung 

und Innovation (FuI) und sie dabei unterstützt, die gemeinsamen Ziele im Bereich 

Energieforschung und -technologie schneller und wirksamer zu verwirklichen. Der 

SET-Plan hat dazu beigetragen, die FuI-Anstrengungen aufeinander abzustimmen und 

nationale öffentliche Mittel der beteiligten Länder zu mobilisieren, um die gemeinsam 

vereinbarten FuI-Prioritäten durch die Partnerschaft für die Energiewende und die 

Partnerschaft zur Förderung des Wandels in städtischen Gebieten im Rahmen des mit 

der Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates46 

eingerichteten Programms „Horizont Europa“ als Beispiel für eine erfolgreiche 

sektorübergreifende Zusammenarbeit in der Union zu unterstützen. Der SET-Plan spielt 

eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Dimension Forschung, Innovation und 

Wettbewerbsfähigkeit der Energieunion in den nationalen Energie- und Klimaplänen. 

Allerdings war der SET-Plan ab seinem Beginn im Jahr 2007 ein inoffizielles Forum. 

Diese Verordnung bietet Impulse, um die europäische Innovation und die Fertigung 

neuer innovativer Technologien stärker miteinander zu verbinden. 

                                                 
45 Derzeit alle EU-Mitgliedstaaten sowie IS, NO und TR. 
46 Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 

2021 zur Einrichtung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) 
Nr. 1291/2013 ( ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1). 
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(102) Zusätzliche qualifizierte Arbeitskräfte sind erforderlich, um den grünen und den 

digitalen Wandel, ein nachhaltiges Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der Union, 

den Ausbau der ▌Lieferketten der Industrien für Netto-Null-Technologien in der Union 

und die Erhaltung hochwertiger Arbeitsplätze in der Union zu ermöglichen. Dies bringt 

einen beträchtlichen Investitionsbedarf in die Umschulung und Weiterbildung, auch im 

Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, mit sich ▌. Die Energiewende erfordert 

einen erheblichen Anstieg der Zahl qualifizierter Arbeitskräfte in einer Reihe von 

Sektoren, u. a. erneuerbare Energien und Energiespeicherung sowie Rohstoffe, und birgt 

ein großes Potenzial für die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze. Laut dem SET-Plan der 

Kommission wird der Kompetenzbedarf im Teilsektor Brennstoffzellen-

Wasserstoffanwendungen allein in der Fertigung bis 2030 auf 180 000 ausgebildete 

Arbeitskräfte, Techniker und Ingenieure geschätzt. Im Bereich der Photovoltaik-

Solarenergie wären allein in der Fertigung bis zu 66 000 Arbeitsplätze erforderlich. Daher 

ist es von größter Bedeutung, die Arbeitsplätze im Bereich Netto-Null-Technologien 

attraktiv und zugänglich zu machen und das derzeitige Missverhältnis zwischen den 

Kompetenzen der Arbeitskräfte und den Bedürfnissen der Unternehmen zu beseitigen. 
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(103) Da es ohne eine große Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte nicht möglich sein wird, die 

Fertigungskapazitäten für wichtige Netto-Null-Technologien in der Union zu stärken, 

müssen Maßnahmen ergriffen werden, um mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren und für ihn zu gewinnen , insbesondere Frauen, junge Menschen, die weder 

arbeiten noch eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren (NEET), Menschen 

mit einem Migrationshintergrund, ältere Personen und Menschen mit Behinderungen. 

Zudem sollte dies auch Arbeitskräfte aus Drittländern umfassen, da die Union nur eine 

geringe Anzahl qualifizierter Migranten anzieht. Im Einklang mit den Zielen der 

Empfehlung des Rates zur Gewährleistung eines gerechten Übergangs zur Klimaneutralität 

ist eine besondere Unterstützung des Arbeitsplatzwechsels für Arbeitskräfte in nicht mehr 

gebrauchten und schrumpfenden Sektoren wichtig. Dies bedeutet, in Kompetenzen für alle 

zu investieren und gleichzeitig einen zielgerichteten Ansatz mit Blick auf 

schutzbedürftige Gruppen und Übergangsregionen zu verfolgen. Das Endziel sollte die 

Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in der Union sein, die für Netto-Null-Technologien 

im Einklang mit den beschäftigungs- und ausbildungspolitischen Zielen der Säule 

erforderlich sind, wozu faire und angemessene Löhne, die Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen und die Gewährleistung sicherer und gesunder Arbeitsplätze sowie 

des Rechts auf hochwertiges lebenslanges Lernen gehören. Ein Fach- und 

Arbeitskräftemangel kann auch auf unattraktive Arbeitsplätze und schlechte 

Arbeitsbedingungen zurückzuführen sein. Die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität in 

Branchen und Unternehmen mit schlechten Arbeitsbedingungen ist daher ein wichtiges 

Element, um Arbeitskräfte anzuziehen.  
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Indem auf bestehenden Initiativen wie dem EU-Kompetenzpakt, auf Maßnahmen auf EU-

Ebene zur Erfassung von Daten über Kompetenzen und die Vorhersage des 

Kompetenzbedarfs – wie durch das Europäische Zentrum für die Förderung der 

Berufsbildung (Cedefop) und die Europäische Arbeitsbehörde – sowie auf Konzepten für 

die sektorale Zusammenarbeit im Bereich Kompetenzen aufgebaut wird und diese 

vollständig berücksichtigt werden, besteht das Ziel darin, alle Akteure zu mobilisieren, um 

die Relevanz der Ausbildungsprogramme zu gewährleisten und ihre Nutzung zu 

steigern, einschließlich die Behörden der Mitgliedstaaten, auch auf regionaler und lokaler 

Ebene, Anbieter von allgemeiner und beruflicher Bildung, Sozialpartner und die Industrie, 

insbesondere KMU, sowie alle Arten von Hochschulen, um den Qualifikationsbedarf zu 

ermitteln, Bildungs- und Ausbildungsprogramme zu entwickeln und diese in großem 

Maßstab rasch und operativ umzusetzen. Strategische Projekte für Netto-Null-

Technologien spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

sollten die einschlägige finanzielle Unterstützung sicherstellen, unter anderem durch die 

Nutzung der Möglichkeiten des Unionshaushalts durch Instrumente wie den ESF+, 

InvestEU, den Fonds für einen gerechten Übergang, Horizont Europa, den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, die Aufbau- und Resilienzfazilität, den mit Artikel 10d 

der Richtlinie 2003/87/EG eingerichteten Modernisierungsfonds, REPowerEU, das 

Binnenmarktprogramm und STEP. Die finanzielle Unterstützung sollte eine 

Startfinanzierung umfassen, die von der Kommission bereitgestellt wird, um die 

europäischen Akademien für eine Netto-Null-Industrie (im Folgenden „Akademien“) 

einzurichten und ihren Betrieb zu ermöglichen, damit sie drei Jahre nach ihrer 

Einrichtung finanziell tragfähig sind, auch durch finanzielle Beiträge des Privatsektors. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=


 

 215 

(104) Die Akademien sollten eingerichtet werden, um Programme, Inhalte und Materialien für 

die Bildung und Ausbildung sowie Zertifikate als Nachweis für die Entwicklung eines 

Lernprogramms durch eine der Akademien zu entwickeln, erwerbsfähige Menschen 

aller Altersgruppen, die für wichtige Wertschöpfungsketten im Bereich Netto-Null-

Technologien benötigt werden, weiterzubilden und umzuschulen sowie geeigneten 

Anbietern allgemeiner und beruflicher Bildung und anderen an der Weiterbildung und 

Umschulung beteiligten Akteuren in den Mitgliedstaaten diese Programme, Inhalte und 

Materialien zur freiwilligen Nutzung bereitzustellen. Unter strikter Beachtung der 

Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des 

Bildungssystems sowie für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung sollten die 

Akademien eine unterstützende Rolle haben. Dabei sollten die Akademien zum 

langfristigen Ziel beitragen, die Union gleichzeitig zu reindustrialisieren und zu 

dekarbonisieren, den kritischen Fachkräftemangel zu beheben, ihre offene strategische 

Autonomie auszubauen und den Bedarf an in der Union gefertigten Netto-Null-

Technologien zu decken, indem ihre Innovations- und Produktionsfähigkeit gestärkt 

wird. Die Akademien sollten auf der Grundlage einer von der Kommission 

durchgeführten und sich auf bestehende und objektive Studien stützenden Bewertung 

des Fachkräftemangels in den Industrien für Netto-Null-Technologien, die für den 

industriellen Wandel und die Dekarbonisierung von zentraler Bedeutung sind, 

eingerichtet werden. Jede Akademie sollte einen Aktionsplan mit Etappenzielen und 

Zielvorgaben, auch in Bezug auf die Zahl der Lernenden, erstellen, der auf der 

Bewertung des Fachkräftemangels beruht. 

www.parlament.gv.at



 

 216 

(105) Die Akademien sollten sich dafür einsetzen, dass zusammen mit anderen erforderlichen 

Kompetenzen auch bereichsübergreifende Kompetenzen, die die Berufsmobilität 

erleichtern, vermittelt werden. Die Akademien sollten ihre Lerninhalte in verschiedenen 

Sprachen zur Verfügung stellen, sodass möglichst viele Lernende Zugang zu den 

Lernprogrammen haben. Sie sollten Schulungen auf allen Kompetenzniveaus in dem 

erforderlichen Umfang anbieten und damit auf alle Bildungs- und 

Qualifikationsniveaus entlang der Wertschöpfungskette der betreffenden Sektoren 

abzielen. Anbieter allgemeiner und beruflicher Bildung in den Mitgliedstaaten können 

die von den Akademien entwickelten Inhalte und Materialien für die Bildung und 

Ausbildung durch zusätzliche einschlägige Informationen ergänzen, die auf Ebene der 

Mitgliedstaaten – gegebenenfalls unter Einbeziehung der Sozial- und 

Wirtschaftspartner – erstellt werden und die sich beispielsweise auf das nationale 

Arbeits- und Sozialrecht, geltende Tarifverträge oder territoriale oder sektorspezifische 

Anforderungen beziehen. Die Lerninhalte sollten sich auch an Mitarbeiter nationaler 

und lokaler Verwaltungen richten – insbesondere diejenigen, die für die Genehmigung, 

Folgenabschätzung und Regulierung neuer Technologien zuständig sind –, um so zum 

Kapazitätsaufbau in den nationalen Verwaltungen und zum Abbau der Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten beizutragen. 
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(106) Zur Förderung der Transparenz und Übertragbarkeit von Kompetenzen und der 

Mobilität der Arbeitskräfte werden die Akademien Zertifikate, einschließlich 

gegebenenfalls Microcredentials, als Beleg für die Lernerfolge entwickeln und deren 

Einführung durch Anbieter allgemeiner und beruflicher Bildung unterstützen. Die von 

den Akademien entwickelten Zertifikate können von den Anbietern allgemeiner und 

beruflicher Bildung oder den dafür zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten, in denen 

ein von den Akademien entwickeltes Bildungs- und Ausbildungsprogramm erfolgreich 

abgeschlossen wurde, ausgestellt werden. Die Zertifikate sollten im Format europäischer 

digitaler Lernnachweise ausgestellt werden und können in Europass integriert und, 

sofern angebracht und durchführbar, in die nationalen Qualifikationsrahmen 

aufgenommen werden. Das Europäische Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), das 

Informationen, Beratung und Einstellung oder Vermittlung zugunsten von 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der gesamten Union anbietet, kann eine wichtige 

Rolle bei der Veröffentlichung freier Stellen im Zusammenhang mit Netto-Null-

Technologien und gegebenenfalls bei der Einführung europäischer Berufsprofile 

spielen. 

www.parlament.gv.at



 

 218 

(107) Die Plattform sollte die Arbeit der Akademien lenkend begleiten und sicherstellen, dass 

deren Inhalt dem in der Bewertung der Kommission festgestellten Fachkräftemangel 

Rechnung trägt, und sie sollte für eine allgemeine Aufsicht sorgen. Die Mitgliedstaaten 

sollten sicherstellen, dass der ernannte nationale Vertreter als Vermittler zwischen den 

einschlägigen nationalen Ministerien und den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten sowie den nationalen Sozialpartnern und Industrievertretern fungieren 

kann. Die Plattform sollte die von den verschiedenen Akademien erzielten Fortschritte 

überwachen, die Ursachen des Fachkräftemangels analysieren und ermitteln, inwieweit 

der Einsatz der Ausbildungsprogramme der Akademien dem Fachkräftemangel in den 

Industrien für Netto-Null-Technologien entgegenwirkt und bestehende 

Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Netto-Null-Technologien in den Mitgliedstaaten 

ergänzt. Die Plattform sollte über den Einsatz der Lernprogramme Bericht erstatten, 

unter anderem durch einen Fortschrittsbericht, der drei Jahre nach Einrichtung jeder 

Akademie vorzulegen ist und in dem die Zahl der Lernenden, die von den Programmen 

der Akademien profitieren, aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweigen, Geschlecht, Alter 

sowie Bildungs- und Qualifikationsniveau angegeben ist. 
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(108) Da im Unionsrecht keine spezifischen Bestimmungen für die Einführung von 

Mindestanforderungen an die Ausbildung für den Zugang zu einem reglementierten Beruf 

oder dessen Ausübung festgelegt sind, ist es Sache der Mitgliedstaaten, zu entscheiden, ob 

und wie ein Beruf zu reglementieren ist. Allerdings sollten nationale Vorschriften, die den 

Zugang zu reglementierten Berufen regeln, kein ungerechtfertigtes oder 

unverhältnismäßiges Hindernis für die Ausübung dieser Grundrechte darstellen. Die 

Zuständigkeit für die Regelung des Zugangs zu einem Beruf muss im Rahmen der 

Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit gemäß der Richtlinie 

(EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates47 ▌ausgeübt werden. Bei ihrer 

Bewertung sollten die Mitgliedstaaten etwaige nachteilige Auswirkungen, die 

Regulierungen oder Berufe auf die Verfügbarkeit von Kompetenzen in der Netto-Null-

Industrie haben könnten, berücksichtigen und versuchen, die Regulierung in diesen 

Bereichen so weit wie möglich zu begrenzen. 

(109) Stellen die Mitgliedstaaten fest, dass die von den Akademien entwickelten 

Lernprogramme den spezifischen Qualifikationen entsprechen, die vom 

Aufnahmemitgliedstaat für den Zugang zu reglementierten Tätigkeiten im Rahmen 

eines Berufs von besonderer Bedeutung für die Netto-Null-Technologien-Industrie in 

diesem Mitgliedstaat gefordert werden, so sollten die Mitgliedstaaten im Zusammenhang 

mit dem Zugang zu einem reglementierten Beruf und im Hinblick auf die Mobilität in 

Berufen der Netto-Null-Industrie diese Zertifikate als ausreichenden 

Ausbildungsnachweis gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates48 behandeln. 

                                                 
47 Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 

über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 
173 vom 9.7.2018, S. 25). 

48 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22). 
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(110) Der Beitrag der Netto-Null-Technologien zu den Dekarbonisierungszielen der Union 

kann nur dann zum Tragen kommen, wenn diese Technologien auch eingesetzt werden. 

Dieser Einsatz wird wahrscheinlich in gewissem Umfang in den Privathaushalten 

stattfinden, aber der größte Teil der Dekarbonisierung dürfte durch die 

Dekarbonisierung der industriellen Prozesse erzielt werden. Wenn sichergestellt werden 

soll, dass die entsprechenden Investitionen für eine solche Dekarbonisierung in der 

Union getätigt werden, die für die Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze und des 

Wohlstands in der Union sowie für die Verwirklichung der Dekarbonisierungsziele der 

Union von wesentlicher Bedeutung sind, ist es besonders wichtig, dass diese Verordnung 

zur Verbesserung des Investitionsklimas für die Industrie in der Union beiträgt. 

(111) Auf Unionsebene sollte eine Plattform eingerichtet werden, die sich aus den 

Mitgliedstaaten zusammensetzt und in der die Kommission den Vorsitz führt. Die kann die 

Kommission und die Mitgliedstaaten in spezifischen Fragen beraten und unterstützen und 

ein Referenzgremium bilden, in dem die Kommission und die Mitgliedstaaten ihre 

Maßnahmen koordinieren und den Informationsaustausch über Fragen im Zusammenhang 

mit dieser Verordnung erleichtern können. Die Plattform sollte außerdem die in dieser 

Verordnung festgelegten Aufgaben, insbesondere in Bezug auf Genehmigungen, 

wahrnehmen, einschließlich der Aufgaben im Zusammenhang mit den zentralen 

Kontaktstellen, den Projekten für Netto-Null-Technologien, der Koordinierung der 

Finanzierung, der Erschließung von Märkten, den Kompetenzen, den Reallaboren für 

Netto-Null-Technologien sowie der Unterstützung der Kommission bei der Bewertung 

der Durchführbarkeit und Verhältnismäßigkeit der Vorlage von Vorschlägen für 

Maßnahmen, falls die Kommission zu dem Schluss kommt, dass die allgemeinen Ziele 

dieser Verordnung voraussichtlich nicht erreicht werden. Erforderlichenfalls kann die 

Plattform ständige oder nichtständige Untergruppen einrichten und Dritte einladen, z. B. 

Sachverständige oder Vertreter aus den Netto-Null-Industrien. 
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(112) Die Plattform sollte, soweit angemessen und sinnvoll, eine enge Zusammenarbeit mit 

anderen einschlägigen Initiativen, Plattformen und Gruppen der Kommission anstreben, 

um Synergien anzustreben, Fachwissen und Informationen auszutauschen sowie die 

Einbeziehung von Interessenträgern zu fördern, wobei gleichzeitig Doppelarbeit und 

Überschneidungen zu vermeiden sind. Die Plattform wird mit den bestehenden 

Industrieallianzen der Union zusammenarbeiten und so einen Beitrag zur Arbeit der 

Allianzen leisten, indem sie die Mitgliedstaaten einbezieht. Wichtige Allianzen für die 

Zusammenarbeit mit der Plattform sind die Europäische Batterie-Allianz, die 

Europäische Allianz der Photovoltaikindustrie, die Europäische Allianz für sauberen 

Wasserstoff, die Allianz für emissionsfreie Luftfahrt, die Allianz für Prozessoren und 

Halbleitertechnologien und die Industrieallianz für die Wertschöpfungskette 

erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe. Auch Sektoren, die bisher noch nicht in 

Industrieallianzen vertreten sind, profitieren von dem strukturierten Rahmen, der mit 

der Plattform geboten wird. In Bezug auf strategische Partnerschaften im Bereich Netto-

Null-Technologien ist gegebenenfalls eine enge Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für 

kritische Rohstoffe vorgesehen. 

(113) Damit sich die Industrie wirksam an den Wandel im Bereich Klima und die Energie 

anpassen kann, ist es besonders wichtig, den Regelungs- und Verwaltungsaufwand zu 

verringern und einen geeigneten Rechtsrahmen zu schaffen. Daher sollte die Union 

anstreben, bis 2030 den allgemeinen Regelungsaufwand für die Industrie , insbesondere 

den Regelungsaufwand für das Inverkehrbringen eines neuen Produkts, auf dem 

Binnenmarkt erheblich zu verringern. Diese Anstrengungen sollten insbesondere 

innerhalb des Rahmens für bessere Rechtsetzung und unbeschadet der Umwelt- und 

Arbeitsnormen der Union unternommen werden. Die Kommission sollte die Plattform 

auf der Grundlage des Berichts der Kommission vom 24. Oktober 2023 mit dem Titel 

„Fortschritte bei der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Technologien für saubere 

Energie“ und der jährlichen Aufwandserhebung der Kommission von 2022 über die 

Entwicklung des Regelungs- und Verwaltungsaufwands für Industrien für Netto-Null-

Technologien in der Union informieren. Um es den Organen der Union zu erleichtern, 

den Regelungsaufwand für Industrien für Netto-Null-Technologien auf ein Minimum 

zu beschränken, wird mit der vorliegenden Verordnung eine Wissenschaftliche 

Beratungsgruppe für den Regelungsaufwand der Netto-Null-Industrien (im Folgenden 

„Wissenschaftliche Beratungsgruppe“) eingerichtet. Die Wissenschaftliche 

Beratungsgruppe sollte wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zu den Auswirkungen 

des Regelungsaufwands auf Netto-Null-Industrien in der Union ausarbeiten, wobei sie 
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bei der Bewertung der Auswirkungen des Regelungsaufwands eine wissenschaftlich 

fundierte Methode anwendet und gegebenenfalls das Instrumentarium für eine bessere 

Rechtsetzung berücksichtigt. Die Arbeit der Wissenschaftlichen Beratungsgruppe lässt 

die Vorrechte der Organe der Union unberührt. 

(114) Gemäß der Verordnung (EU) 2018/1999 müssen die Mitgliedstaaten ▌ aktualisierte 

Entwürfe ihrer nationalen Energie- und Klimapläne für 2021-2030 vorlegen. ▌ Wie in den 

Leitlinien der Kommission für die Mitgliedstaaten zu diesen Aktualisierungen ▌betont 

wird, sollten in den aktualisierten nationalen Energie- und Klimaplänen die Ziele und 

Strategien der Mitgliedstaaten zur Erleichterung des Ausbaus von Projekten zur Fertigung 

von kommerziell verfügbaren energieeffizienten und CO2-armen Technologien, 

Ausrüstungen und wichtiger Bauteile in ihrem Hoheitsgebiet beschrieben werden. In 

diesen Plänen sollten auch die Ziele und Strategien der Mitgliedstaaten dargelegt werden, 

mit denen dieser Ausbau durch Bemühungen zur Diversifizierung in Drittstaaten erreicht 

und deren Industrie in die Lage versetzt wird, CO2-Emissionen abzuscheiden, zu 

transportieren und dauerhaft in geologischen Speicherstätten zu speichern. Der Bedarf an 

Netto-Null-Technologien sollte anhand dieser Pläne ermittelt werden. Berücksichtigen 

Mitgliedstaaten die vorliegende Verordnung bei der Ausarbeitung ihrer nationalen 

Energie- und Klimapläne, so sollten die Mitgliedstaaten langfristig sowohl der 

allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit als auch der Forschung und Innovation im Bereich 

der Netto-Null-Industrien Rechnung tragen. 
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(115) Im Rahmen des Industrieplans für den Grünen Deal kündigte die Kommission an, dass sie 

beabsichtigt, Netto-Null-Industriepartnerschaften zu schließen, die sich auf Netto-Null-

Technologien erstrecken, und ihre Anstrengungen zur Bündelung der Kräfte mit 

Partnern, die sich dem Übereinkommen von Paris verpflichtet haben, zu verstärken. Die 

Zusammenarbeit im Rahmen solcher Partnerschaften dürfte die Einführung von Netto-

Null-Technologien weltweit fördern und sich gegenseitig verstärkende Partnerschaften 

zwischen der Union und Drittländern unterstützen, einschließlich nachhaltiger 

Investitionen und technischer Hilfe. Die Netto-Null-Industriepartnerschaften sollten für 

die Union und ihre Partner von beiderseitigem Nutzen sein und zur Verwirklichung der 

globalen Klimaziele beitragen. Diese Partnerschaften können auch zur Diversifizierung 

und Resilienz der Versorgung der Union mit Netto-Null-Technologien und deren 

Bauteilen beitragen, den Informationsaustausch zwischen der Union und ihren 

Partnern über die Entwicklung von Netto-Null-Technologien verbessern und die 

Industrien für Netto-Null-Technologien der Union bei der Erschließung des globalen 

Markts für saubere Energie unterstützen und gleichzeitig neu entstehende Industrien im 

Bereich der Technologien für saubere Energie in Drittländern mit klaren komparativen 

Vorteilen unterstützen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten können die Netto-Null-

Industriepartnerschaften im Rahmen der Plattform koordinieren und bestehende 

einschlägige Partnerschaften und Prozesse wie grüne Partnerschaften, Energiedialoge und 

andere Formen bestehender bilateraler vertraglicher Vereinbarungen sowie mögliche 

Synergien mit einschlägigen bilateralen Abkommen der Mitgliedstaaten mit Drittländern 

erörtern. 
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(116) Die Union sollte danach streben, den internationalen Handel und Investitionen in Netto-

Null-Technologien zu diversifizieren und zu stimulieren, indem sie Partnerschaften zum 

gegenseitigen Nutzen aufbaut, und gleichzeitig weltweit hohe Sozial-, Arbeits- und 

Umweltstandards ▌fördern. Dies sollte in enger Zusammenarbeit und Partnerschaft mit 

gleich gesinnten Ländern im Wege von bestehenden Übereinkünften oder neuen 

strategischen Verpflichtungen geschehen. Auf ähnliche Weise sollte eine verstärkte 

internationale Kooperation bei Forschungs- und Innovationsbemühungen zur 

Entwicklung und Einführung von Netto-Null-Technologien in enger Zusammenarbeit mit 

den Partnerländern in offener und ausgewogener Weise und auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit und der beiderseitigen Interessen verfolgt werden. 

(117) Um potenzielle Versorgungsrisiken im Zusammenhang mit Netto-Null-Technologien zu 

ermitteln und zu mindern, sollte es möglich sein, Indikatoren in Bezug auf Markttrends, 

Fertigungskapazitäten, Innovation, Beschäftigung und Kompetenzen, die Dauer von 

Genehmigungsverfahren für Netto-Null-Technologien sowie CO2-Injektionskapazitäten 

kontinuierlich zu überwachen. Derzeit stehen jedoch keine ausreichenden hochwertigen 

Daten zur Verfügung, um diese Indikatoren zu überwachen. Da die in dieser 

Verordnung vorgesehenen Aufgaben von der Verfügbarkeit hochwertiger Daten 

abhängen, ist es erforderlich, dass die Kommission bei ihrer Überwachung zwischen den 

Netto-Null-Technologien auf der Grundlage ihrer jeweiligen Bedeutung in der Union 

Prioritäten setzt und gleichzeitig an der Verbesserung der Verfügbarkeit dieser Daten 

arbeitet. Die Kommission wird auch eng mit Eurostat, der statistischen Stelle der Union, 

zusammenarbeiten, um gemeinsame Kodizes für Netto-Null-Technologien zu 

entwickeln, die für eine hochwertige langfristige Berichterstattung und Statistik 

notwendig sind. 
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(118) Wird der Kommission gemäß dieser Verordnung die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 

gemäß Artikel 290 AEUV übertragen, so ist es besonders wichtig, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen im Einklang mit den 

Grundsätzen erfolgen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 201649 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und Letztere haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der 

delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(119) Soweit es sich bei einer der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen um eine 

staatliche Beihilfe handelt, gelten die Bestimmungen über solche Maßnahmen unbeschadet 

der Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV. 

(120) Da das Ziel dieser Verordnung auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 

werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen der Maßnahme 

besser auf Unionsebene zu erreichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 

des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

geht die vorliegende Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels 

erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
49 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj. 
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Kapitel I 

Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Das allgemeine Ziel dieser Verordnung besteht darin, das Funktionieren des 

Binnenmarkts zu verbessern, indem ein Rahmen geschaffen wird mit dem Ziel, den 

Zugang der Union zu einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit Netto-Null-

Technologien sicherzustellen, unter anderem durch den Ausbau der 

Fertigungskapazitäten für Netto-Null-Technologien und ihrer Lieferketten zur 

Sicherung ihrer Widerstandsfähigkeit, und gleichzeitig dazu beigetragen wird, im Sinne 

der Verordnung (EU) 2021/1119 die Klimaziele der Union und das Unionsziel für die 

Klimaneutralität im Hinblick auf die Dekarbonisierung der Wirtschaft und Gesellschaft 

der Union zu erreichen, und indem hochwertige Arbeitsplätze im Bereich der Netto-

Null-Technologien gefördert werden, wodurch auch die Wettbewerbsfähigkeit der Union 

verbessert wird. 

(2) Um das in Absatz 1 genannte allgemeine Ziels zu erreichen, werden in dieser Verordnung 

Maßnahmen festgelegt, die darauf abzielen, 

a) das Risiko von Versorgungsunterbrechungen im Zusammenhang mit Netto-Null-

Technologien, die voraussichtlich den Wettbewerb verzerren und den Binnenmarkt 

fragmentieren würden, zu verringern, indem insbesondere der Ausbau der 

Fertigungskapazitäten für Netto-Null-Technologien und ihrer Lieferketten geprüft 

und unterstützt wird, 

b) einen Unionsmarkt für CO2-Speicherdienste zu schaffen, 
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c) die Nachfrage nach nachhaltigen und widerstandsfähigen Netto-Null-

Technologien durch Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, Auktionen und 

andere Formen der öffentlichen Intervention zu fördern, 

d) die Kompetenzen durch die Unterstützung der Akademien zu verbessern, wodurch 

hochwertige Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden, 

e) Innovationen durch die Einrichtung von Reallaboren für Netto-Null-

Technologien, die Koordinierung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

durch die Lenkungsgruppe für den Strategieplan für Energietechnologie sowie 

durch die Nutzung der vorkommerziellen Auftragsvergabe und der Vergabe 

öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen zu unterstützen; 

f) die Fähigkeit der Union, das Versorgungsrisiko im Zusammenhang mit Netto-

Null-Technologien zu überwachen und zu mindern, zu verbessern. 

▌ 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Netto-Null-Technologien, mit Ausnahme der Artikel 33 und 34 

dieser Verordnung, die für innovative Netto-Null-Technologien und andere innovative 

Technologien gelten. Kritische Rohstoffe, die in den Anwendungsbereich der Verordnung 

(EU) 2024/...+ fallen, sind vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Referenznummer von PE-CONS 78/23 COD 2023/0079 einfügen. 
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(2) Bei integrierten Herstellungsanlagen, die die Herstellung von Materialien abdecken, die 

in den Anwendungsbereich sowohl der Verordnung (EU) 2024/...+ als auch der 

vorliegenden Verordnung fallen, ist das Endprodukt der Anlagen ausschlaggebend 

dafür, welche Verordnung anzuwenden ist. 

(3) Mit Ausnahme der Artikel 5, 25, 26 und 28 gilt diese Verordnung für Projekte zur 

Dekarbonisierung energieintensiver Industrien, die Teil der Lieferkette einer Netto-

Null-Technologie sind und durch die die in CO2-Äquivalent gemessenen Emissionsraten 

industrieller Verfahren erheblich und dauerhaft gesenkt werden, soweit dies technisch 

machbar ist. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Netto-Null-Technologien“ die in Artikel 4 aufgeführten Technologien, wenn es sich 

dabei um Endprodukte oder in erster Linie für die Herstellung dieser Produkte verwendete 

spezifische Bauteile oder spezielle Maschinen handelt; 

2. „Bauteil“ ein Teil eines Endprodukts einer Netto-Null-Technologie, das von einem 

Unternehmen hergestellt und gehandelt wird und auch verarbeitete Materialien umfasst; 

3. „Technologien für erneuerbare Energien“ Technologien zur Erzeugung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in Dokument PE-CONS 78/23-2023/0079 COD) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at



 

 229 

4. „Energie aus erneuerbaren Quellen“ Energie aus erneuerbaren Quellen oder 

erneuerbare Energie im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Nummer 1 der Richtlinie 

(EU) 2018/2001; 

5. „Energiespeicherung“ die Strom- und Wärmespeicherung sowie andere Formen zur 

Speicherung nichtfossiler Energie; 

6. „erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs“ erneuerbare Kraftstoffe nicht 

biogenen Ursprungs im Sinne des Artikels 2 Absatz 2Nummer 36 der Richtlinie 

(EU) 2018/2001; 

7. „nachhaltige alternative Kraftstoffe“ für den Luftverkehr bestimmte nachhaltige 

Flugkraftstoffe, synthetische kohlenstoffarme Flugkraftstoffe oder Wasserstoff für die 

Luftfahrt im Sinne von Artikel 3 Nummer 7, 13 oder 17 der Verordnung (EU) 2023/2405 

oder für den Seeverkehr bestimmte, gemäß Artikel 10 Absätze 1 und 2 der Verordnung 

(EU) 2023/1805 ausgewiesene Kraftstoffe; 

8. „transformative industrielle Technologien für die Dekarbonisierung“ den Ausbau der 

Fertigungskapazitäten für transformative industrielle Technologien, die eingesetzt 

werden, um die in CO2-Äquivalent gemessenen Emissionsraten einer gewerblichen 

Anlage eines energieintensiven Betriebs im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a 

der Richtlinie 2003/96/EG50 des Rates in den Sektoren Stahl, Aluminium, 

Nichteisenmetalle, Chemikalien, Zement, Kalk, Glas, Keramik, Düngemittel sowie 

Halbstoffe und Papier erheblich und dauerhaft zu senken, soweit dies technisch 

machbar ist; 

                                                 
50  Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 

gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51). 
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9. „biotechnologische Klimaschutz- und Energielösungen“ Technologien, bei denen 

Mikroorganismen oder biologische Moleküle wie Enzyme, Harze oder Biopolymere 

verwendet werden, mit denen die CO2-Emissionen verringert werden können, da sie 

energieintensive fossile oder chemische Inputs in industriellen Herstellungsverfahren, 

die unter anderem für die CO2-Abscheidung, die Herstellung von Biokraftstoffen und 

die Herstellung von biobasierten Werkstoffen relevant sind, im Einklang mit den 

Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft ersetzen; 

10. „in erster Linie verwendete“ den Umstand, dass die im Anhang aufgeführten 

Endprodukte und spezifischen Bauteile für die Herstellung von Netto-Null-

Technologien wesentlich sind oder dass Endprodukte, spezifische Bauteile und spezielle 

Maschinen für die Herstellung von Netto-Null-Technologien wesentlich sind und dies 

aus Nachweisen hervorgehen muss, die der Projektträger einer zuständigen nationalen 

Behörde vorlegt, mit Ausnahme von Projekten zur Dekarbonisierung energieintensiver 

Industrien, für die ein solcher Nachweis nicht erforderlich ist; 

11. „verarbeitete Materialien“ Materialien, die so verarbeitet wurden, dass sie für eine 

bestimmte Funktion in einer Lieferkette für eine Netto-Null-Technologie geeignet sind, 

mit Ausnahme kritischer Rohstoffe im Sinne des Artikels 4 der Richtlinie (EU) 2024/...+; 

12. „innovative Netto-Null-Technologien“ Netto-Null-Technologien ▌, die echte Innovationen 

umfassen, die derzeit nicht auf dem Unionsmarkt verfügbar sind und die einen 

Fortschrittsgrad erreicht haben, der eine Testung in kontrollierter Umgebung ermöglicht; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 78/23 (2023/0079 

(COD)) einfügen. 
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13. „andere innovative Technologien“ energie- oder klimaschutzbezogene Technologien, die 

nachweislich zur Dekarbonisierung von Industrie- oder Energiesystemen beitragen und 

strategische Abhängigkeiten verringern können und die echte Innovationen umfassen, 

die derzeit nicht auf dem Unionsmarkt verfügbar sind und die einen Fortschrittsgrad 

erreicht haben, der eine Testung in kontrollierter Umgebung ermöglicht; 

14. „vorkommerzielle Auftragsvergabe“ die Beschaffung innovativer Netto-Null-

Technologien in einer vorkommerziellen Phase, die durch eine Risiko-Nutzen-Teilung 

zu Marktbedingungen und eine wettbewerbsorientierte Entwicklung in Phasen 

gekennzeichnet ist; 

15. „Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen“ ein Verfahren zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge, bei dem öffentliche Auftraggeber oder Auftraggeber als 

Erstkunde für Netto-Null-Technologien auftreten und das eine Konformitätsprüfung 

umfassen kann; 

16. „Projekt zur Fertigung von Netto-Null-Technologien“ eine geplante gewerbliche Anlage 

oder die Erweiterung oder Umwidmung einer bestehenden Anlage, um Netto-Null-

Technologien herstellen zu können, oder ein Projekt zur Dekarbonisierung 

energieintensiver Industrien; 
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17. „Projekte zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrien“ den Bau oder die 

Umwandlung der gewerblichen Anlage eines energieintensiven Betriebs im Sinne von 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2003/96/EG in den Sektoren Stahl, 

Aluminium, Nichteisenmetalle, Chemikalien, Zement, Kalk, Glas, Keramik, Düngemittel 

sowie Halbstoffe und Papier, die Teil der Lieferkette einer Netto-Null-Technologie sind 

und durch die die in CO2-Äquivalent gemessenen Emissionsraten industrieller 

Verfahren erheblich und dauerhaft gesenkt werden sollen, soweit dies technisch 

machbar ist; 

18. „strategisches Projekt für Netto-Null-Technologien“ ein Projekt zur Fertigung von Netto-

Null-Technologien, ein Projekt zur CO2-Abscheidung, ein Projekt zur CO2-Speicherung 

oder ein CO2-Transportinfrastruktur-Projekt, das in der Union angesiedelt ist und von 

einem Mitgliedstaat gemäß den Artikeln 13 und 14 als ein strategisches Projekt für 

Netto-Null-Technologien anerkannt wurde; 
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19. „Genehmigungsverfahren“ ein Verfahren, das alle einschlägigen Genehmigungen für den 

Bau, die Ausweitung, die Umwandlung und den Betrieb von Projekten zur Fertigung von 

Netto-Null-Technologien und von strategischen Projekten für Netto-Null-Technologien 

abdeckt, einschließlich Baugenehmigungen, chemikalienbezogene Genehmigungen und 

Netzanschlussgenehmigungen sowie Umweltprüfungen und -genehmigungen sofern 

erforderlich, und das alle Anträge und Verfahren von der Bestätigung der Vollständigkeit 

des Antrags bis zur Mitteilung der umfassenden Entscheidung über das Ergebnis des 

Verfahrens durch die betreffende zentrale Kontaktstelle umfasst, sowie im Hinblick auf 

die geologische Speicherung von CO2 das Speichergenehmigungsverfahren, das die 

Bearbeitung aller erforderlichen Genehmigungen für Übertageanlagen, die für den 

Betrieb einer Speicherstätte beantragt werden, einschließlich Baugenehmigungen und 

Rohrleitungsgenehmigungen, sowie die Umweltgenehmigung für die Injektion und 

Speicherung von CO2, die gemäß der Richtlinie 2009/31/EG erteilt wird, betrifft; 

20. „umfassende Entscheidung“ die von den Behörden eines Mitgliedstaats ▌ getroffene 

Entscheidung oder Reihe von Entscheidungen darüber, ob einem Projektträger die 

Genehmigung für die Durchführung eines Projekts zur Fertigung von Netto-Null-

Technologien erteilt wird, unbeschadet etwaiger Entscheidungen, die in einem 

Rechtsbehelfsverfahren ▌ getroffen werden; 
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21. „Projektträger“ ein Unternehmen oder Unternehmenskonsortium, das ein Projekt zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien oder ein strategisches Projekt für Netto-Null-

Technologien entwickelt; 

22. „Reallabor für Netto-Null-Technologien“ ein Programm, das es Unternehmen ermöglicht, 

innovative Netto-Null-Technologien und andere innovative Technologien in einem 

kontrollierten realen Umfeld im Rahmen eines spezifischen Plans zu testen, der von einer 

zuständigen Behörde entwickelt und überwacht wird; 

23. „Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge“ eines der folgenden Verfahren: 

a) alle Arten von Vergabeverfahren nach der Richtlinie 2014/24/EU für den Abschluss 

eines öffentlichen Auftrags oder nach der Richtlinie 2014/25/EU für den Abschluss 

eines Liefer-, Bauleistungs- und Dienstleistungsauftrags, 

b) ein Verfahren zur Vergabe von Bau- oder Dienstleistungskonzessionen nach der 

Richtlinie 2014/23/EU; 

24. „öffentlicher Auftraggeber“ im Zusammenhang mit Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge einen öffentlichen Auftraggeber im Sinne des Artikels 6 der 

Richtlinie 2014/23/EU, des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/24/EU und 

des Artikels 3 der Richtlinie 2014/25/EU; 
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25. „Auftraggeber“ im Zusammenhang mit Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge einen 

Auftraggeber im Sinne des Artikels 7 der Richtlinie 2014/23/EU und des Artikels 4 der 

Richtlinie 2014/25/EU; 

26. „Auftrag“ im Zusammenhang mit Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge öffentliche 

Aufträge im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 5 der Richtlinie 2014/24/EU, Liefer-, 

Bau- und Dienstleistungsaufträge im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der 

Richtlinie 2014/25/EU und Konzessionen im Sinne des Artikels 5 Nummer 1 der 

Richtlinie 2014/23/EU; 

27. „Auktion“ einen Mechanismus für wettbewerbliche Vergabeverfahren zur Förderung der 

Erzeugung oder des Verbrauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen, der nicht unter 

die Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates51 oder unter die 

Richtlinie 2014/23/EU, 2014/24/EU oder 2014/25/EU fällt; 

28. „CO2-Injektionskapazität“ die gemäß der Richtlinie 2009/31/EG zulässige jährliche CO2-

Menge, die in eine operative geologische Speicherstätte injiziert werden kann, um 

Emissionen zu verringern oder die CO2-Entnahme zu erhöhen, insbesondere aus 

industriellen Großanlagen, und die in Tonnen pro Jahr gemessen wird; 

                                                 
51 Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 

die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung 
der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76). 
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29. „CO2-Transportinfrastruktur“ das Netz von Pipelines, einschließlich der zugehörigen 

Verdichterstationen, für den Transport von CO2 zur Speicherstätte sowie alle Schiffs-, 

Straßen- oder Schienenverkehrsmittel, einschließlich Verflüssigungsvorrichtungen und 

vorübergehende Speicheranlagen falls erforderlich, für den Transport von CO2 zu den 

Hafenanlagen und zur Speicherstätte; 

30. „Integration des Energiesystems“ Lösungen für die Planung und den Betrieb des 

Energiesystems als Ganzes unter Einbeziehung verschiedener Energieträger, 

Infrastrukturen und Verbrauchssektoren, indem eine stärkere Verknüpfung untereinander 

geschaffen wird mit dem Ziel, nichtfossile, flexible, zuverlässige und ressourceneffiziente 

Energiedienstleistungen zu den geringstmöglichen Kosten für die Gesellschaft, die 

Wirtschaft und die Umwelt zu erbringen; 

31. „Netto-Null-Industriepartnerschaften“ eine Verpflichtung zwischen der Union und 

einem Drittland, die Zusammenarbeit in Bezug auf Netto-Null-Technologien durch ein 

nicht verbindliches Instrument zu verstärken, in dem konkrete Maßnahmen von 

beiderseitigem Interesse festgelegt werden; 

32. „neuartig“ eine neue oder erheblich modernisierte Anlage für eine Netto-Null-

Technologie, die Innovationen in Bezug auf den Fertigungsprozess der Netto-Null-

Technologie bietet und die in der Union noch nicht in wesentlichem Umfang vorhanden 

ist oder deren Bau innerhalb der Union zugesagt worden ist; 
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33. „Fertigungskapazität“ die Gesamtleistung der im Rahmen eines Fertigungsprojekts 

hergestellten Netto-Null-Technologien oder – wenn im Rahmen eines Fertigungsprojekts 

spezifische Bauteile oder spezielle Maschinen hergestellt werden, die in erster Linie für die 

Herstellung solcher Produkte und nicht der Endprodukte selbst verwendet werden – die 

Leistung der Endprodukte, für die solche Bauteile oder spezielle Maschinen hergestellt 

werden. 

Artikel 4 

Liste der Netto-Null-Technologien 

(1) Bei den Netto-Null-Technologien, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 

fallen, handelt es sich um 

a) Solartechnologien, einschließlich photovoltaische, thermoelektrische und 

thermische Solartechnologien, 

b) Technologien für Onshore-Windkraft und erneuerbare Offshore-Energie, 

c) Batterie- und Energiespeichertechnologien, 

d) Wärmepumpen und Technologien für geothermische Energie, 

e) Wasserstofftechnologien, einschließlich Elektrolyseure und Brennstoffzellen, 

f) Technologien für nachhaltiges Biogas und Biomethan, 

www.parlament.gv.at



 

 238 

g) Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2, 

h) Stromnetztechnologien, einschließlich elektrischer Ladetechnologien für den 

Verkehr und Technologien zur Digitalisierung des Netzes, 

i) Technologien für Kernspaltungsenergie, einschließlich Technologien für den 

Kernbrennstoffkreislauf, 

j) Technologien für nachhaltige alternative Kraftstoffe, 

k) Wasserkrafttechnologien, 

l) Technologien für erneuerbare Energie, die nicht unter die vorstehenden 

Kategorien fallen, 

m) energiesystembezogene Energieeffizienztechnologien, einschließlich 

Wärmenetztechnologien, 

n) Technologien für erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs, 

o) biotechnologische Klimaschutz- und Energielösungen, 

p) transformative industrielle Technologien für die Dekarbonisierung, die nicht unter 

die vorstehenden Kategorien fallen, 

q) Technologien zum Transport und zur Nutzung von CO2, 
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r) Windantriebs- und Elektroantriebstechnologien für den Verkehr, 

s) Nukleartechnologien, die nicht unter die vorstehenden Kategorien fallen. 

(2) Absatz 1 berührt nicht das Recht eines Mitgliedstaats, seine Wahl zwischen 

verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung zu 

bestimmen. 

(3) Absatz 1 berührt nicht die Zuweisung von Mitteln der Union, insbesondere nicht in 

Bezug auf die nach den entsprechenden Verfahren angenommenen Förderfähigkeits- 

oder Gewährungskriterien oder die Unterstützung durch die Union über die EIB. 

Kapitel II 

Grundlegende Voraussetzungen für die Fertigung von Netto-Null-Technologien 

Abschnitt I 

Richtwerte 

Artikel 5 

Richtwerte 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterstützen Projekte zur Fertigung von Netto-

Null-Technologien im Einklang mit diesem Kapitel, um die Verringerung der 

strategischen Abhängigkeiten von Netto-Null-Technologien und ihren Lieferketten in 

der Union sicherzustellen, indem sie für diese Technologien eine Fertigungskapazität 

erreichen, die Folgendem entspricht: 

a) einem Richtwert von mindestens 40 % des jährlichen Bedarfs der Union in Bezug 

auf die entsprechenden Technologien, die zur Verwirklichung der Klima- und 

Energieziele der Union für 2030 erforderlich sind; 
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b) einem höheren Unionsanteil für die entsprechenden Technologien, um auf der 

Grundlage einer Überwachung gemäß Artikel 42 bis zum Jahr 2040 15 % der 

Weltproduktion zu erreichen, es sei denn, die höhere Fertigungskapazität der 

Union würde den Bedarf der Union in Bezug auf die entsprechenden 

Technologien, die zur Verwirklichung der Klima- und Energieziele der Union für 

2040 erforderlich sind, deutlich übersteigen. 

Abschnitt II 

Straffung der Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren 

Artikel 6 

Zentrale Kontaktstellen 

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen bis zum ... [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] die Einrichtung oder Benennung einer oder mehrerer Behörden als 

zentrale Kontaktstellen auf der einschlägigen Verwaltungsebene vor. Jede Kontaktstelle 

ist zuständig für die Erleichterung und Koordinierung des Genehmigungsverfahrens für 

Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, einschließlich strategischer Projekte 

für Netto-Null-Technologien, und für die Bereitstellung von Informationen über die 

Straffung der Verwaltungsverfahren gemäß Artikel 7, einschließlich Informationen 

darüber, wann ein Antrag gemäß Artikel 9 Absatz 10 als vollständig gilt. 
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(2) Wenn ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 dieses Artikels mehrere zentrale Kontaktstellen 

einrichtet oder benennt, so stellt der Mitgliedstaat Instrumente bereit, die die 

Projektträger dabei unterstützen, die geeignete eingerichtete oder benannte Kontaktstelle 

auf der gemäß Artikel 7 eingerichteten Website zu finden. 

(3) Die gemäß Absatz 1 eingerichtete oder benannte zentrale Kontaktstelle ist die einzige 

Kontaktstelle für den Projektträger in dem Genehmigungsverfahren für ein Projekt zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien, einschließlich eines strategischen Projekts für 

Netto-Null-Technologien. Sie koordiniert und erleichtert die Einreichung aller relevanten 

Unterlagen und Informationen und teilt dem Projektträger das Ergebnis der umfassenden 

Entscheidung mit. 

▌ 

(4) Die Projektträger haben die Möglichkeit, alle Unterlagen, die für das 

Genehmigungsverfahren relevant sind, in elektronischer Form einzureichen. 

(5) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass alle einschlägigen Studien, 

Genehmigungen oder Zulassungen, die für ein bestimmtes Projekt durchgeführt bzw. 

erteilt wurden, berücksichtigt und keine doppelten Studien, Genehmigungen oder 

Zulassungen verlangt werden, sofern dies nicht nach Unionsrecht oder nationalem Recht 

vorgeschrieben ist. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Antragsteller bei Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit dem Genehmigungsverfahren ▌ leichten Zugang zu Informationen über und ▌ 

Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten haben, gegebenenfalls auch über alternative 

Streitbeilegungsverfahren, wenn solche Verfahren im nationalen Recht vorgesehen sind. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentralen Kontaktstellen und alle anderen für 

die einzelnen Schritte des Genehmigungsverfahrens, einschließlich aller 

Verfahrensschritte, zuständigen Behörden über ausreichend qualifiziertes Personal und 

ausreichende finanzielle, technische und technologische Ressourcen – gegebenenfalls auch 

für die Weiterbildung und Umschulung – verfügen, die für die wirksame Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung erforderlich sind. 

(8) Über die in den Artikeln 38 und 39 genannte Plattform findet regelmäßig eine Erörterung 

der Umsetzung dieses Abschnitts und der Artikel 15 und 16 sowie ein Austausch über 

bewährte Verfahren zur Organisation der zentralen Kontaktstellen statt. 

(9) Die am Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden und andere betroffene Behörden 

legen die Anforderungen an die Informationen, die von einem Projektträger vor Beginn 

des Genehmigungsverfahrens verlangt werden, und deren Umfang fest und unterrichten 

die betreffende Kontaktstelle entsprechend. 
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Artikel 7  

Online-Zugänglichkeit von Informationen 

Die Mitgliedstaaten gewähren online, zentral und in leichter Weise zu folgenden Punkten Zugang 

zu Informationen über Verfahren, die für Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, 

einschließlich strategischer Projekte für Netto-Null-Technologien, relevant sind: 

a) die in Artikel 6 Absatz 1 genannten zentralen Kontaktstellen, 

b) das Genehmigungsverfahren, einschließlich Informationen über die Beilegung von 

Streitigkeiten, 

c) Finanzierungs- und Investitionsdienstleistungen, 

d) Finanzierungsmöglichkeiten auf Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten, 

e) Dienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen, darunter u. a. 

Körperschaftsteuererklärungen, lokale Steuergesetze oder Arbeitsrecht. 

Artikel 8 

Beschleunigung der Umsetzung 

Die Mitgliedstaaten leisten Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, die in ihrem 

Hoheitsgebiet durchgeführt werden, verwaltungstechnische Unterstützung, um deren rechtzeitige 

und wirksame Umsetzung zu erleichtern, wobei den an den Projekten beteiligten KMU besondere 

Aufmerksamkeit gilt; dies erfolgt unter anderem durch die Bereitstellung von  
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a) Unterstützung in Bezug auf die Einhaltung der geltenden Verwaltungs- und 

Berichtspflichten, 

b) Unterstützung für Projektträger bei der Information der Öffentlichkeit, um die 

Akzeptanz des Projekts in der Öffentlichkeit zu erhöhen, 

c) Unterstützung für Projektträger im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, vor allem für 

KMU. 

Artikel 9 

Dauer des Genehmigungsverfahrens 

(1) Das Genehmigungsverfahren für Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien darf 

die folgenden Fristen nicht überschreiten: 

a) zwölf Monate für den Bau oder die Ausweitung von Projekten zur Fertigung von 

Netto-Null-Technologien mit einer jährlichen Fertigungskapazität von weniger als 

1 GW; 

b) achtzehn Monate für den Bau oder die Ausweitung von Projekten zur Fertigung von 

Netto-Null-Technologien mit einer jährlichen Fertigungskapazität von 1 GW oder 

mehr. 

(2) Das Genehmigungsverfahren für Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, bei 

denen die jährliche Fertigungskapazität nicht in GW gemessen wird, darf eine Frist von 

achtzehn Monaten nicht überschreiten. 
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(3) Erfordern Projekte zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrien, auch wenn sie 

als strategische Projekte anerkannt sind, den Bau mehrerer Anlagen oder Einheiten an 

einem Standort, so können der Projektträger und die zentrale Kontaktstelle vereinbaren, 

das Projekt in mehrere kleinere Projekte aufzuteilen, um die geltenden Fristen 

einzuhalten. 

(4) Ist gemäß der Richtlinie 2011/92/EU eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich, 

so wird der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer i jener Richtlinie genannte 

Prüfungsschritt nicht auf die Dauer des Genehmigungsverfahrens gemäß den 

Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels angerechnet. 

(5) Führt die Konsultation gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer ii der Richtlinie 

2011/92/EU dazu, dass der Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung um 

zusätzliche Informationen ergänzt werden muss, kann die zentrale Kontaktstelle dem 

Projektträger die Möglichkeit geben, zusätzliche Informationen vorzulegen. In diesem 

Fall teilt die zentrale Kontaktstelle dem Projektträger das Datum mit, zu dem die 

zusätzlichen Informationen fällig sind; dieses Datum muss mindestens 30 Tage nach 

dem Datum der Mitteilung liegen. Der Zeitraum zwischen der Fälligkeit der zusätzlichen 

Informationen und der Vorlage dieser Informationen wird nicht auf die Dauer des 

Genehmigungsverfahrens gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels angerechnet. 
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(6) In Ausnahmefällen, wenn die Art, die Komplexität, der Standort oder der Umfang des 

vorgeschlagenen Projekts zur Fertigung von Netto-Null-Technologien oder des 

vorgeschlagenen strategischen Projekts für Netto-Null-Technologien dies erfordern, 

kann ein Mitgliedstaat die in den Absätzen 1, 2 und 7 des vorliegenden Artikels und in 

Artikel 16 Absätze 1 und 2 genannten Fristen im Einzelfall vor ihrem Ablauf einmalig um 

höchstens drei Monate verlängern. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass das vorgeschlagene Projekt zur Fertigung von 

Netto-Null-Technologien oder das vorgeschlagene strategische Projekt für Netto-Null-

Technologien außergewöhnliche Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der 

Arbeitskräfte oder der Bevölkerung mit sich bringt, und ist mehr Zeit erforderlich, um 

festzustellen, ob Maßnahmen zur Bewältigung identifizierbarer Risiken ergriffen wurden, 

so kann er die in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels  und in Artikel 16 

Absätze 1 und 2 genannten Fristen innerhalb von sechs Monaten nach Beginn des 

Genehmigungsverfahrens um sechs Monate verlängern. 

(8) Bei Anwendung der Absätze 6 und 7 unterrichtet die zentrale Kontaktstelle den 

Projektträger schriftlich über die Gründe für die Verlängerung und das Datum, an dem die 

umfassende Entscheidung zu erwarten ist. 
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(9) Die in Artikel 6 Absatz 1 dieser Richtlinie genannte zentrale Kontaktstelle teilt dem 

Projektträger das Datum mit, zu dem der Bericht über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2011/92/EU 

fällig ist, wobei die Organisation des Genehmigungsverfahrens in dem betreffenden 

Mitgliedstaat und die Notwendigkeit, ausreichend Zeit für die Bewertung des Berichts 

einzuräumen, zu berücksichtigen sind. Der Zeitraum zwischen der Fälligkeit des 

Berichts über die Umweltverträglichkeitsprüfung und der Vorlage dieses Berichts wird 

nicht auf die Dauer des Genehmigungsverfahrens gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses 

Artikels angerechnet. 

(10) Spätestens 45 Tage nach Eingang eines Genehmigungsantrags bestätigt die betreffende 

zentrale Kontaktstelle, dass der Antrag vollständig ist, bzw. fordert sie den Projektträger 

auf, unverzüglich einen vollständigen Antrag einzureichen, wenn dieser nicht alle für die 

Bearbeitung des Antrags erforderlichen Informationen übermittelt hat, wobei sie angibt, 

welche Informationen fehlen. Wird der eingereichte Antrag ein zweites Mal als 

unvollständig erachtet, so kann die zentrale Kontaktstelle innerhalb von 30 Tagen nach 

der zweiten Einreichung die Informationen ein zweites Mal anfordern. Die zentrale 

Kontaktstelle darf keine Informationen in Bereichen anfordern, die nicht Gegenstand 

der ersten Anforderung zusätzlicher Informationen sind, und ist nur berechtigt, weitere 

Nachweise anzufordern, um die festgestellten fehlenden Informationen zu 

vervollständigen. Das Datum, zu dem die in Artikel 6 Absatz 1 genannte zentrale 

Kontaktstelle die Vollständigkeit des Antrags bestätigt, gilt als Beginn des 

Genehmigungsverfahrens für diesen bestimmten Antrag. 
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(11) Spätestens zwei Monate nach Eingang des Antrags erstellt die zentrale Kontaktstelle in 

enger Zusammenarbeit mit ▌ anderen betreffenden Behörden einen detaillierten Zeitplan 

für das Genehmigungsverfahren. Dieser Zeitplan beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

zentrale Kontaktstelle die Vollständigkeit des Antrags anerkennt. Der Zeitplan wird von 

der zentralen Kontaktstelle auf einer frei zugänglichen Website veröffentlicht. 

(12) Die in dem vorliegenden Artikel und in Artikel 16 vorgesehenen Fristen berühren weder 

die aus dem Unionsrecht und dem Völkerrecht resultierenden Verpflichtungen noch die 

Rechtsbehelfsverfahren vor Verwaltungsbehörden und die für ein Verfahren vor einem 

Gericht vorgesehenen Rechtsbehelfe. 

(13) Die in dem vorliegenden Artikel und in Artikel 16 für die Genehmigungsverfahren 

festgelegten Fristen lassen von den Mitgliedstaaten festgelegte kürzere Fristen unberührt. 
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Artikel 10  

Umweltprüfungen und -genehmigungen 

(1) Ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den Artikeln 5 und 9 der 

Richtlinie 2011/92/EU erforderlich, so kann der betreffende Projektträger vor 

Einreichung des Antrags die zentrale Kontaktstelle um eine Stellungnahme zu dem 

Umfang und Detaillierungsgrad der Informationen, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 der 

genannten Richtlinie in den Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung aufzunehmen 

sind, ersuchen. Die zentrale Kontaktstelle stellt sicher, dass die Stellungnahme so bald wie 

möglich, spätestens jedoch 45 Tage nach dem Datum, an dem der Projektträger sein 

Ersuchen um Stellungnahme eingereicht hat, abgegeben wird. 

(2) Ergibt sich die Verpflichtung zur Prüfung der Umweltauswirkungen gleichzeitig aus zwei 

oder mehr der folgenden Richtlinien: Richtlinie 92/43/EWG, Richtlinie 2000/60/EG, 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates52, Richtlinie 

2008/98/EG, Richtlinie 2009/147/EG, Richtlinie 2010/75/EU, Richtlinie 2011/92/EU oder 

Richtlinie 2012/18/EU, so sorgen die Mitgliedstaaten für die Anwendung koordinierter 

oder gemeinsamer Verfahren, die alle Anforderungen dieser Gesetzgebungsakte der Union 

erfüllen. 

Im Rahmen des koordinierten Verfahrens gemäß Unterabsatz 1 koordiniert eine zuständige 

Behörde die verschiedenen einzelnen Prüfungen der Umweltauswirkungen eines 

bestimmten Projekts, die in den einschlägigen Gesetzgebungsakten der Union 

vorgeschrieben sind. 

                                                 
52  Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über 

die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. L 197 vom 
21.7.2001, S. 30). 
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Im Rahmen des gemeinsamen Verfahrens gemäß Unterabsatz 1 sieht eine zuständige 

Behörde eine einzige Prüfung der Umweltauswirkungen eines bestimmten Projekts vor, die 

in den einschlägigen Gesetzgebungsakten der Union vorgeschrieben ist. Die Anwendung 

des gemeinsamen oder des koordinierten Verfahrens hat keinen Einfluss auf den Inhalt 

der Umweltverträglichkeitsprüfung. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden innerhalb von 90 Tagen 

nach Eingang aller gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 der Richtlinie 2011/92/EU über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Informationen und nach Abschluss der 

Konsultationen gemäß den Artikeln 6 und 7 der genannten Richtlinie die begründete 

Schlussfolgerung gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer iv der genannten Richtlinie 

abgeben. 

(4) In Ausnahmefällen, wenn die Art, die Komplexität, der Standort oder der Umfang des 

vorgeschlagenen Projekts dies erfordern, können die Mitgliedstaaten die in Absatz 3 

genannte Frist im Einzelfall vor ihrem Ablauf um höchstens 20 Tage verlängern. In 

diesem Fall unterrichtet die zentrale Kontaktstelle den Projektträger schriftlich über die 

Gründe für die Verlängerung und die Frist für ihre begründete Schlussfolgerung. 

(5) Der Zeitrahmen, innerhalb dessen die betroffene Öffentlichkeit gemäß Artikel 1 Absatz 2 

Buchstabe e der Richtlinie 2011/92/EU und die Behörden gemäß Artikel 6 Absatz 1 

jener Richtlinie zu dem in Artikel 5 Absatz 1 jener Richtlinie genannten Umweltbericht 

zu konsultieren sind, beträgt höchstens 85 Tage und im Einklang mit Artikel 6 Absatz 7 

jener Richtlinie mindestens 30 Tage. In Fällen, für die Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 

jener Richtlinie gilt, kann dieser Zeitraum im Einzelfall auf höchstens 90 Tage verlängert 

werden. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zuständigen Behörden und anderen gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2011/92/EU benannten Behörden über ausreichend 

qualifiziertes Personal und ausreichende finanzielle, technische und technologische 

Ressourcen verfügen, um ihren Verpflichtungen gemäß dem vorliegenden Artikel 

nachzukommen. 

Artikel 11 

Planung 

(1) Nationale, regionale und lokale Behörden, die für die Ausarbeitung von Plänen, 

einschließlich Plänen zur Zonenabgrenzung, Raumordnung und Flächennutzung, zuständig 

sind, ziehen in Erwägung, gegebenenfalls Bestimmungen für die Entwicklung von 

Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, einschließlich strategischer Projekte 

für Netto-Null-Technologien, und gegebenenfalls von Beschleunigungstälern für die 

Netto-Null-Industrie sowie der notwendigen Infrastruktur in diese Pläne aufzunehmen. 

Wird die Aufnahme solcher Bestimmungen in Erwägung gezogen, so haben künstliche 

und bebaute Flächen, Industrieareale und Industriebrachen Vorrang. Um die Entwicklung 

von Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien zu erleichtern, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass alle relevanten Raumplanungsdaten gemäß Artikel 7 online 

verfügbar sind. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=


 

 252 

(2) Wenn Pläne Bestimmungen für die Entwicklung von Projekten zur Fertigung von Netto-

Null-Technologien, einschließlich strategischer Projekte für Netto-Null-Technologien und 

ihrer erforderlichen Infrastruktur, enthalten und einer Prüfung gemäß der 

Richtlinie 2001/42/EG und gemäß Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG unterliegen, so sind 

diese Prüfungen miteinander zu kombinieren. Bei der kombinierten Prüfung werden auch 

die Auswirkungen auf potenziell betroffene Wasserkörper im Sinne der Richtlinie 

2000/60/EG, falls vorhanden, untersucht. Sind die betreffenden Mitgliedstaaten 

verpflichtet, die Auswirkungen bestehender und künftiger Tätigkeiten auf die 

Meeresumwelt, einschließlich Wechselwirkungen zwischen Land und Meer, gemäß 

Artikel 4 der Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates53 zu 

prüfen, so werden diese Auswirkungen ebenfalls in der kombinierten Prüfung erfasst. 

Von der Tatsache, dass Prüfungen gemäß diesem Absatz miteinander kombiniert 

werden, bleiben ihr Inhalt und ihre Qualität unberührt. Die kombinierten Prüfungen 

werden so durchgeführt, dass dies nicht zu einer Verlängerung der in dieser 

Verordnung genannten Fristen führt. 

                                                 
53 Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur 

Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung (ABl. L 257 vom 28.8.2014, 
S. 135). 
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Artikel 12 

Anwendbarkeit der UNECE-Übereinkommen 

(1) Diese Verordnung lässt die Verpflichtungen aus ▌ dem am 25. Juni 1998 in Aarhus 

unterzeichneten Übereinkommen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 

Europa (UNECE) über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten und das 

am 25. Februar 1991 in Espoo unterzeichnete UNECE-Übereinkommen über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen und sein am 21. Mai 

2003 in Kyjiw unterzeichnetes Protokoll über die strategische Umweltprüfung unberührt. 

(2) Alle gemäß diesem Abschnitt und den Artikeln 8, 15, 16 und 28 getroffen Entscheidungen 

werden der Öffentlichkeit auf leicht verständliche Weise zugänglich gemacht, und alle 

Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Netto-Null-Technologie-Projekt oder 

einem strategischen Projekt für Netto-Null-Technologien müssen auf derselben Website 

verfügbar sein. 

Abschnitt III 

Strategische Projekte für Netto-Null-Technologien 

Artikel 13 

Auswahlkriterien 

(1) Als strategische Projekte für Netto-Null-Technologien erkennen die Mitgliedstaaten in der 

Union angesiedelte Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien an, die zur 

Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele, einschließlich der Klima- und 

Energieziele der Union, beitragen und mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: 
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a) Das Projekt zur Fertigung von Netto-Null-Technologien trägt zur technologischen 

und industriellen Widerstandsfähigkeit der Netto-Null-Technologien der Union bei, 

indem die Fertigungskapazitäten für ein Bauteil oder ein Segment der Lieferkette der 

Netto-Null-Technologie dadurch erhöht werden, dass 

i) für eine Netto-Null-Technologie, bei der die Union zu mehr als 50% von 

Einfuhren aus Drittlandländern abhängig ist, zusätzliche 

Fertigungskapazitäten in der Union geschaffen werden, oder 

ii) ein wesentlicher Beitrag zu den Klima- und Energiezielen der Union für 

2030 geleistet wird und so zusätzliche erhebliche Produktionskapazitäten 

geschaffen werden, oder 

iii) für eine Netto-Null-Technologie, von der die Fertigungskapazitäten der 

Union einen erheblichen Anteil an der Weltproduktion ausmacht und die 

eine entscheidende Rolle für die Widerstandsfähigkeit der Union spielt, in 

der Union zusätzliche Fertigungskapazitäten geschaffen oder bestehende 

Fertigungskapazitäten auf den neuesten Stand gebracht werden. 
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b) Das Projekt zur Fertigung von Netto-Null-Technologien hat eindeutig positive 

Auswirkungen auf die Lieferkette der Netto-Null-Industrie der Union oder auf 

nachgelagerte Sektoren, indem es europäischen Netto-Null-Industrien Zugang zu 

der besten verfügbaren Netto-Null-Technologie oder zu Produkten, die in einer 

neuartigen Fertigungsanlage hergestellt werden, verschafft, und es erfüllt 

mindestens eines der folgenden Kriterien: 

▌ 

i) Durch das Projekt werden in enger Zusammenarbeit mit regionalen und 

lokalen Behörden, Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung 

und den Sozialpartnern, einschließlich der Gewerkschaften, Maßnahmen 

ergriffen, um Arbeitskräfte anzuwerben, zu binden, weiterzubilden oder 

umzuschulen, die für Netto-Null-Technologien benötigt werden, unter 

anderem durch Berufsausbildungen, Praktika, Fort- und Weiterbildung; 

ii) das Projekt trägt zur Wettbewerbsfähigkeit von KMU als Teil der Lieferkette 

für Netto-Null-Technologien bei. 

▌ 

c) Das Projekt trägt zur Verwirklichung der Klima- oder Energieziele der Union bei, 

indem Netto-Null-Technologien durch Verfahren gefertigt werden, mit denen eine 

verbesserte ökologische Nachhaltigkeit und Umweltleistung oder die Merkmale der 

Kreislauffähigkeit umgesetzt werden, einschließlich umfassender Energie-, 

Wasser- und Materialeffizienz mit geringem CO2-Ausstoß sowie Verfahren, mit 

denen die in CO2-Äquivalent gemessenen Emissionsraten erheblich und dauerhaft 

gesenkt werden. 

www.parlament.gv.at



 

 256 

(2) Die Kommission erlässt bis zum ... [acht Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] einen Durchführungsrechtsakt mit Leitlinien zur Gewährleistung 

einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der in diesem Artikel festgelegten 

Kriterien. Diese Leitlinien müssen zumindest spezifische Leitlinien zu den Kriterien 

enthalten, anhand derer bewertet werden soll, 

a) ob zusätzliche Fertigungskapazitäten neuartige oder beste verfügbare Kapazitäten 

zur Fertigung von Technologien betreffen, 

b) ob die zusätzlichen Fertigungskapazitäten als erheblich angesehen werden 

können. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Als strategische Projekte für Netto-Null-Technologien erkennen die Mitgliedstaaten 

Projekte zur CO2-Speicherung an, die alle folgenden Kriterien erfüllen: 

a) Die CO2-Speicherstätte befindet sich im Hoheitsgebiet der Union, in ihren 

ausschließlichen Wirtschaftszonen oder auf ihrem Festlandsockel im Sinne des 

Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (United Nations Convention on 

the Law of the Sea – UNCLOS); 

b) das CO2-Speicherprojekt trägt zur Verwirklichung des in Artikel 20 genannten Ziels 

bei; 

c) für das CO2-Speicherprojekt wurde eine Genehmigung für die sichere und dauerhafte 

geologische Speicherung von CO2 gemäß der Richtlinie 2009/31/EG beantragt. 

 Jedes Projekt zur CO2-Abscheidung, das in Verbindung zu einem CO2-

Speicherprojekt steht, das die in dem ersten Unterabsatz genannten erfüllt, und jedes 

verbundene CO2-Infrastrukturprojekt, das für den Transport von abgeschiedenem 

CO2 erforderlich ist, wird auch als strategisches Projekt für Netto-Null-Technologien 

anerkannt.
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(4) Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien, die einer Netto-Null-

Technologie entsprechen und sich in „weniger entwickelten Regionen und 

Übergangsregionen“ und Gebieten des Fonds für einen gerechten Übergang befinden 

und nach den Vorschriften der Kohäsionspolitik förderfähig sind, werden nach 

Abschluss des Auswahlverfahrens von den Mitgliedstaaten auf schriftlichen Antrag 

des Projektträgers als strategische Projekte für Netto-Null-Technologien gemäß 

Artikel 14 Absatz 3 anerkannt, ohne dass der Projektträger einen förmlichen Antrag 

gemäß Artikel 14 Absatz 2 stellen muss. 

(5) Trägt ein Projekt zur Fertigung von Netto-Null-Technologien in der Union zur 

Verwirklichung der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Ziele bei und profitiert es vom EHS-

Innovationsfonds oder ist es Teil von wichtigen Vorhaben von gemeinsamem 

europäischem Interesse, von europäischen Wasserstofftälern oder der Wasserstoffbank, so 

wird es – wenn die Fonds Investitionen in Fertigungskapazitäten ▌ unterstützen – von den 

Mitgliedstaaten auf schriftlichen Antrag des Projektträgers als strategisches Projekt für 

Netto-Null-Technologien gemäß Artikel 14 Absatz 3 anerkannt, ohne dass der 

Projektträger einen förmlichen Antrag gemäß Artikel 14 Absatz 2 stellen muss. 

(6) Trägt ein strategisches Projekt für Netto-Null-Technologien zu einer 

Wertschöpfungskette für eine Technologie bei, die ein Mitgliedstaat nicht als Teil der 

allgemeinen Struktur seiner Energieversorgung akzeptiert, so kann dieser Mitgliedstaat 

die Anerkennung als strategisches Projekt verweigern. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 

Projekte für bestimmte Netto-Null-Technologien nicht als strategische Projekte 

anzuerkennen, so teilt dieser Mitgliedstaat dies so bald wie möglich öffentlich mit. 

www.parlament.gv.at



 

 258 

Artikel 14 

Antrag und Anerkennung 

(1) Anträge auf Anerkennung von Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien als 

strategische Projekte für Netto-Null-Technologien sind vom Projektträger bei dem 

betreffenden Mitgliedstaat einzureichen. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Antrag muss Folgendes enthalten: 

a) einschlägige Nachweise in Bezug auf die Erfüllung der in Artikel 13 Absatz 1 oder 3 

festgelegten Kriterien; 

b) einen Geschäftsplan, in dem die finanzielle Tragfähigkeit des Projekts im Einklang 

mit dem Ziel der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze bewertet wird; und 

c) einen ersten Entwurf in Bezug auf den Zeitplan für das Projekt zur Einschätzung, 

wann das Projekt zur Erreichung des in Artikel 5 genannten Referenzwerts für die 

Fertigungskapazität der Union oder des in Artikel 20 genannten Ziels der CO2-

Injektionskapazität auf Unionsebene beitragen kann. 

Die Kommission stellt ein vorgefertigtes Formular für die Einreichung der in Absatz 1 

genannten Anträge bereit. 
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(3) Die Mitgliedstaaten bewerten den in Absatz 1 genannten Antrag innerhalb eines Monats 

nach Eingang des vollständigen Antrags in einem fairen und transparenten Verfahren. 

Hat der Projektträger nicht alle relevanten und vollständigen Informationen übermittelt, 

die für die Bearbeitung eines Antrags erforderlich sind, fordert der Mitgliedstaat den 

Projektträger nur ein einziges Mal auf, unverzüglich ergänzende Informationen zu 

übermitteln, um den Antrag zu vervollständigen. Das Datum der Bestätigung der 

Vollständigkeit des eingereichten Antrags gilt als Beginn des Bewertungsverfahrens. Die 

sich aus diesem Verfahren ergebende Entscheidung ist zu begründen und dem 

Projektträger und der in den Absätzen 38 und 39 genannten Plattform mitzuteilen. 

(4) Ergeht innerhalb des in Absatz 3 genannten Zeitrahmens keine Entscheidung, kann der 

Projektträger den Mitgliedstaat benachrichtigen und ihn unverzüglich auffordern, dem 

Projektträger eine aktualisierte Frist von höchstens 30 Tagen nach Ablauf der 

ursprünglichen Frist zu gewähren. 

(5) Die Kommission kann zu den genehmigten strategischen Projekten für Netto-Null-

Technologien Stellung nehmen. Lehnt ein Mitgliedstaat den Antrag ab, so hat der 

Antragsteller das Recht, den Antrag der Kommission vorzulegen, die den Antrag innerhalb 

von 20 Arbeitstagen prüft. Die Prüfung der Kommission erfolgt unbeschadet der 

Entscheidung des Mitgliedstaats. 
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(6) Bestätigt die Kommission nach ihrer Prüfung gemäß Absatz 5 dieses Artikels die 

Ablehnung des Antrags durch den Mitgliedstaat, so teilt sie dem Antragsteller ihre 

Schlussfolgerung in Form eines Schreibens mit. Kommt die Kommission zu einem anderen 

Prüfungsergebnis als der Mitgliedstaat, so wird das betreffende Projekt von der in den 

Artikeln 38 und 39 genannten Plattform erörtert. 

(7) Stellt die Kommission oder ein Mitgliedstaat fest, dass an einem strategischen Projekt für 

Netto-Null-Technologien wesentliche Änderungen vorgenommen wurden oder dass es die 

Kriterien des Artikels 13 nicht mehr erfüllt, oder stützt sich seine Anerkennung als 

strategisches Projekt für Netto-Null-Technologien auf einen Antrag mit unrichtigen 

Angaben, so teilt sie dies dem betreffenden Projektträger mit. Nach Anhörung des 

Projektträgers kann der Mitgliedstaat die Entscheidung über die Anerkennung als 

strategisches Projekt für Netto-Null-Technologien aufheben. 

(8) Ein Projekt, das nicht mehr als strategisches Projekt für Netto-Null-Technologien 

anerkannt ist, verliert alle mit diesem Status im Rahmen dieser Verordnung verbundenen 

Rechte. 

(9) Die Kommission erstellt und führt ein öffentlich zugängliches Register der strategischen 

Projekte für Netto-Null-Technologien. 
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Artikel 15 

Vorrangiger Status für strategische Projekte für Netto-Null-Technologien 

(1) Die Projektträger und alle betreffenden Behörden stellen sicher, dass bei strategischen 

Projekten für Netto-Null-Technologien die einschlägigen Verfahren so schnell wie 

möglich im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht behandelt werden. 

(2) Wird ein Projekt als strategisches Projekt für Netto-Null-Technologien anerkannt, 

gewähren die Mitgliedstaaten unbeschadet der im Unionsrecht vorgesehenen 

Verpflichtungen diesem strategischen Projekt für Netto-Null-Technologien den Status der 

höchstmöglichen nationalen Bedeutung, sofern ein solcher Status im nationalen Recht 

vorgesehen ist, und dieses strategische Projekt für Netto-Null-Technologien wird in den 

Genehmigungsverfahren – einschließlich solcher für Umweltprüfungen und, sofern die 

Daten verfügbar sind, für Raumplanungsverfahren – entsprechend behandelt. 

(3) Bei strategischen Projekten für Netto-Null-Technologien wird davon ausgegangen, dass sie 

zur Versorgungssicherheit in Bezug auf Netto-Null-Technologien in der Union beitragen 

und daher im öffentlichen Interesse liegen. In Bezug auf die Umweltauswirkungen oder -

verpflichtungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG, Artikel 9 Absatz 1 

Buchstabe a der Richtlinie 2009/147/EG und den Rechtsakten der Union über die 

Wiederherstellung der Natur werden strategische Projekte für Netto-Null-Technologien in 

der Union als Vorhaben von öffentlichem Interesse betrachtet und können als Vorhaben 

mit übergeordnetem öffentlichen Interesse und als der öffentlichen Gesundheit und 

Sicherheit dienend angesehen werden, sofern alle in diesen Rechtsakten festgelegten 

Bedingungen erfüllt sind. 
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(4) Alle Streitbeilegungsverfahren, Gerichtsverfahren, Berufungen und Rechtsbehelfe im 

Zusammenhang mit strategischen Projekten für Netto-Null-Technologien vor nationalen 

Gerichten, Gerichtshöfen oder Ausschüssen, einschließlich Mediations- oder 

Schiedsverfahren, wenn sie in nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen sind, werden als 

dringlich behandelt, sofern und soweit das nationale Recht in Bezug auf 

Genehmigungsverfahren solche Dringlichkeitsverfahren vorsieht und sofern die 

üblicherweise anwendbaren Verteidigungsrechte von Einzelpersonen oder lokalen 

Gemeinschaften geachtet werden. Die Projektträger strategischer Projekte für Netto-Null-

Technologien nehmen gegebenenfalls an solchen Dringlichkeitsverfahren teil. 

Artikel 16 

Dauer des Genehmigungsverfahrens für strategische Projekte für Netto-Null-Technologien 

(1) Das Genehmigungsverfahren für strategische Projekte für Netto-Null-Technologien darf 

folgende Dauer nicht überschreiten: 

a) neun Monate für den Bau oder die Ausweitung von strategischen Projekten für 

Netto-Null-Technologien mit einer jährlichen Fertigungskapazität von weniger als 

1 GW; 

b) zwölf Monate für den Bau oder die Ausweitung von strategischen Projekten für 

Netto-Null-Technologien mit einer jährlichen Fertigungskapazität von 1 GW oder 

mehr; 

c) achtzehn Monate für alle erforderlichen Genehmigungen für den Betrieb einer 

Speicherstätte gemäß der Richtlinie 2009/31/EG. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=


 

 263 

(2) Das Genehmigungsverfahren für strategische Projekte für Netto-Null-Technologien, bei 

denen die jährliche Fertigungskapazität nicht in GW gemessen wird, darf eine Frist von 

zwölf Monaten nicht überschreiten. 

▌ 

(3) Ist gemäß der Richtlinie 2011/92/EU eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich, 

so wird der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer i jener Richtlinie genannte 

Prüfungsschritt nicht auf die Dauer des Genehmigungsverfahrens gemäß den 

Absätzen 1 und 2 dieses Artikels angerechnet. 

Artikel 17 

Beschleunigungstäler für Netto-Null-Technologien 

(1) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Beschleunigungstäler für Netto-Null-

Technologien (im Folgenden „Täler“) als spezifische Gebiete auszuweisen, um 

industrielle Tätigkeiten mit Bezug zu Netto-Null-Technologien zu beschleunigen, 

insbesondere um die Umsetzung von Projekten zur Fertigung von Netto-Null-

Technologien, einschließlich strategischer Projekte für Netto-Null-Technologien oder 

Cluster davon, zu beschleunigen oder innovative Netto-Null-Technologien zu testen. Die 

Ziele der Täler bestehen darin, Cluster von industriellen Tätigkeiten mit Bezug zu Netto-

Null-Technologien zu schaffen und die Verwaltungsverfahren weiter zu straffen. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Beschluss 

a) dient der Festlegung eines eindeutigen geografischen und technologischen 

Bereichs für die Täler, 
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b) berücksichtigt Flächen, die künstliche und bebaute Flächen, Industrieareale und 

Industriebrachen umfassen, 

c) unterliegt einer Umweltprüfung gemäß der Richtlinie 2001/42/EG und 

gegebenenfalls einer Prüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG; 

soweit möglich erleichtern die Ergebnisse dieser Prüfungen die Vorbereitung von 

Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien oder von strategischen 

Projekten für Netto-Null-Technologien im Hinblick darauf, die Ziele dieser 

Verordnung zu erreichen und doppelte Prüfungen zu vermeiden; diese 

Bestimmung gilt unbeschadet der Konformität der Einzelprojekte mit dem 

geltenden Umweltrecht der Union, 

d) gewährleistet Synergien, soweit möglich, mit der Ausweisung von 

Beschleunigungsgebieten für erneuerbare Energie gemäß der Richtlinie (EU) 

2023/2413 des Europäischen Parlaments und des Rates54. 

(3) Einem Beschluss eines Mitgliedstaats zur Ausweisung eines Tals ist ein Plan 

beizufügen, in dem konkrete nationale Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des 

Tals als Standort für Fertigungstätigkeiten festgelegt sind und der mindestens die 

folgenden wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Förderprogramme umfasst, um 

a) die Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur im Tal zu erleichtern, 

                                                 
54 Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 

2023 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und 
der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Förderung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates (ABl. L, 2023/2413 
vom 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj). 
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b) private Investitionen im Tal zu unterstützen, 

c) eine angemessene Umschulung und Weiterbildung der Arbeitskräfte vor Ort zu 

erreichen, 

d) Informationen über das Tal gemäß Artikel 7 online zugänglich zu machen. 

(4) Öffentliche Investitionen zur Einrichtung von Tälern, zur Ausstattung dieser Täler mit 

einer angemessenen Infrastruktur, zur Umwandlung von Industriebrachen und zur 

Entwicklung eines angemessenen Angebots an die Kompetenzen vor Ort können 

gegebenenfalls in den Genuss der höchstmöglichen Kofinanzierungssätze im Rahmen 

der Verordnungen (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056 und (EU) 2021/1057 kommen. 

Artikel 18 

Genehmigungen im Rahmen von Tälern 

(1) Die Abschnitte I und II gelten für Einzelprojekte in Tälern. Für jedes Tal wird eine 

zentrale Kontaktstelle benannt. 

(2) Um doppele Prüfungen zu vermeiden, berücksichtigt die zuständige Behörde bei der 

Abgabe der in Artikel 10 Absatz 1 genannten Stellungnahme die Ergebnisse der gemäß 

Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c durchgeführten Prüfungen. 
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(3) Die zentrale Kontaktstelle stellt den Projektträgern Vorlagen zur Verfügung, aus denen 

hervorgeht, welche spezifischen Genehmigungen für Projekte in Tälern erforderlich 

sind. Diese Vorlagen enthalten Informationen über alle Merkmale des Projekts und die 

geplanten Maßnahmen zur Vermeidung oder Verhinderung erheblicher nachteiliger 

Umweltauswirkungen, um sicherzustellen, dass nur Projekte mit erheblichen 

Umweltauswirkungen einer Prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU unterzogen 

werden, und um einer zuständigen Behörde die Entscheidung zu erleichtern, ob das 

Projekt einer Prüfung gemäß Artikel 4 Absatz 2 bis 6 der genannten Richtlinie zu 

unterziehen ist. 

(4) Bei Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien in Tälern wird davon 

ausgegangen, dass sie zur Versorgungssicherheit in Bezug auf Netto-Null-Technologien 

in der Union beitragen und daher Vorhaben von öffentlichem Interesse sind. In Bezug 

auf die Umweltauswirkungen oder -verpflichtungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 und 

Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 4 Absatz 7 der 

Richtlinie 2000/60/EG, Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/147/EG und 

den Rechtsakten der Union über die Wiederherstellung der Natur werden Projekte zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien in Tälern in der Union als Vorhaben von 

öffentlichem Interesse betrachtet und können als Vorhaben mit übergeordnetem 

öffentlichen Interesse und als der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienend 

angesehen werden, sofern alle in diesen Rechtsakten festgelegten Bedingungen erfüllt 

sind. 
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Artikel 19 

Koordinierung der Finanzierung 

(1) Die gemäß Artikel 38 eingerichtete Plattform dient der Prüfung der Engpässe und des 

unionsweiten Finanzbedarfs von strategischen Projekten für Netto-Null-Technologien, 

der Beratung, wie die Unionsfinanzierung und die nationale Finanzierung im Hinblick 

auf diesen Finanzbedarf koordiniert werden kann, und der Sammlung möglicher 

bewährter Verfahren, unter anderem zum Zweck der Entwicklung grenzüberschreitender 

Lieferketten in der Union, insbesondere auf der Grundlage eines regelmäßigen Austauschs 

mit den einschlägigen Industrieallianzen und der Gruppe zur Netto-Null-Industrie sowie 

deren Empfehlungen. 

(2) Auf Ersuchen des Trägers des strategischen Projekts für Netto-Null-Technologien wird 

über die Plattform erörtert und beraten, wie die Finanzierung seines Projekts abgeschlossen 

werden kann, wobei die bereits gesicherte Finanzierung berücksichtigt und mindestens 

folgende Elemente in Erwägung gezogen werden: 

a) zusätzliche private Finanzierungsquellen; 

b) Unterstützung aus Mitteln der Gruppe der EIB oder anderer internationaler 

Finanzinstitutionen, einschließlich der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung; 

c) bestehende Instrumente und Programme der Mitgliedstaaten, auch von nationalen 

Förderbanken, Instituten und Exportkreditagenturen; 

d) einschlägige Förder- und Finanzierungsprogramme der Union. 
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(3) Über die Plattform werden bis zum ... [drei Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] und danach alle zwei Jahre der Kommission Empfehlungen 

übermittelt, wie eine ausreichende Finanzierung, auch aus dem Unionshaushalt, 

sichergestellt werden kann, um die Ziele dieser Verordnung zu erreichen. 

(4) Die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die Kommission ergreifen Maßnahmen, um 

öffentliche Investitionen in Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien zu 

beschleunigen. Diese Maßnahmen können unbeschadet der Artikel 107 und 108 AEUV 

auch die Beratung über und die Koordinierung von Unterstützung für Projekte zur 

Fertigung von Netto-Null-Technologien umfassen, die Schwierigkeiten beim Zugang zu 

Finanzmitteln haben. 

Kapitel III 

CO2-Injektionskapazität 

Artikel 20 

Ziel der CO2-Injektionskapazität auf Unionsebene 

(1) Bis 2030 muss in Speicherstätten, d. h. in gemäß der Richtlinie 2009/31/EG genehmigten 

geologischen Speicherstätten, darunter erschöpfte Erdöl- und Erdgasfelder und saline 

Aquifere, im Hoheitsgebiet der ▌ Union, in ihren ausschließlichen Wirtschaftszonen oder 

auf ihrem Festlandsockel im Sinne des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, 

die nicht mit einer tertiären Kohlenwasserstoffförderung kombiniert werden, eine jährliche 

Injektionskapazität von mindestens 50 Millionen Tonnen CO2 erreicht werden. 
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(2) Alle Speicherstätten müssen für einen Betrieb von mindestens fünf Jahren ausgelegt 

sein und den Grundsätzen des fairen und offenen Zugangs, der transparent und 

diskriminierungsfrei gesichert wird, im Sinne der Richtlinie 2009/31/EG entsprechen. 

(3) Die Kommission legt bis zum ... [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] und danach alle zwei Jahre dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Bericht über die Fortschritte bei der Erreichung des jährlichen Unionsziels für die 

Injektionskapazität vor, einschließlich der Marktlage in Bezug auf die 

Injektionskapazität. Der Bericht enthält einen Überblick über die geografische 

Verteilung der Speicherstätten in der Union. Im ersten Bericht wird bewertet, ob es für 

notwendig erachtet wird, für 2040 oder erforderlichenfalls auch früher ein unionsweites 

Ziel einzuführen. 

(4) Die in Absatz 3 genannten Berichte enthalten eine Bewertung der CO2-

Speicherkapazitäten und der CO2-Injektionskapazität, wobei insbesondere die gemäß 

Artikel 21 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 6 gesammelten Informationen herangezogen 

werden. Die Berichte 

a) legen eine detaillierte Analyse über die geografische und zeitliche Planung von 

CO2-Speicherstätten und über die Projekte zur CO2-Abscheidung für CO2-

Emissionen aus Industrieanlagen in der Union unter Berücksichtigung des 

spezifischen Potenzials der CO2-Nutzung als Beitrag zur dauerhaften CO2-

Speicherung vor, 
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b) ermitteln die wichtigste Infrastruktur, die für den Transport und die Speicherung 

von CO2-Emissionen aus Industrieanlagen in der gesamten Union erforderlich ist, 

c) legen eine detaillierte Analyse der möglichen Hindernisse für die Entwicklung des 

CCS-Marktes vor. 

(5) Die Kommission kann bis zum 31. Dezember 2028 auf der Grundlage der Bewertung 

gemäß Absatz 3 einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen, mit dem ein neues Ziel für die 

CO2-Injektionskapazität auf Unionsebene bis 2040 oder erforderlichenfalls auch früher 

eingeführt wird. Beschließt die Kommission, keinen Gesetzgebungsvorschlag zur 

Einführung dieses Ziels vorzulegen, so teilt sie dem Europäischen Parlament und dem 

Rat die Gründe für ihren Beschluss mit. 

(6) Nach Unterzeichnung einer internationalen Übereinkunft zum vorliegenden Kapitel  

durch die Union legt die Kommission innerhalb von drei Monaten einen Bericht vor, in 

dem die Auswirkungen der internationalen Übereinkunft bewertet werden, insbesondere 

in Bezug auf die Förderung und den Schutz der Umweltstandards und der Klimaziele 

der Union sowie in Bezug darauf, ob im Hinblick auf die Bestimmungen dieser 

internationalen Übereinkunft zusätzliche Strategien und Maßnahmen der Union 

erforderlich sein könnten. Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag 

zur Änderung dieser Verordnung gemäß Absatz 1 vor. 
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(7) Die Kommission veröffentlicht Leitlinien, in denen angemessene Werte für die CO2-

Reinheit und für Spurenelemente im CO2-Strom für CO2-Speicherprojekte, die zum 

Unionsziel der Injektionskapazität beitragen, angegeben werden 

Artikel 21 

Transparenz der Daten zur CO2-Speicherkapazität 

(1) Die Mitgliedstaaten müssen bis zum ... [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] 

a) Daten über alle Gebiete, in denen CO2-Speicherstätten, einschließlich saliner 

Aquiferen, in ihrem Hoheitsgebiet genehmigt werden könnten, öffentlich 

zugänglich machen, unbeschadet der Anforderungen in Bezug auf den Schutz 

vertraulicher Informationen, 

b) die Einrichtungen, die in ihrem Hoheitsgebiet Inhaber einer Genehmigung im Sinne 

des Artikels 1 Nummer 3 der Richtlinie 94/22/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates55 sind oder waren, dazu verpflichten, geologische Daten über 

Produktionsstätten, die stillgelegt wurden oder deren Stilllegung der zuständigen 

Behörde gemeldet wurde, und soweit verfügbar wirtschaftliche Einschätzungen der 

entsprechenden Kosten für die Ermöglichung der CO2-Injektion öffentlich 

zugänglich zu machen – wobei diese Daten nicht als Grundlagendaten verwendet 

werden dürfen –, es sei denn, die Einrichtung hat eine Explorationsgenehmigung 

gemäß der Richtlinie 2009/31/EG beantragt, einschließlich Daten zu Folgendem: 

i) ob der Standort geeignet ist, CO2 nachhaltig, sicher und dauerhaft zu 

injizieren, 

                                                 
55 Richtlinie 94/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über 

die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, Exploration und 
Gewinnung von Kohlenwasserstoffen (ABl. L 164 vom 30.6.1994, S. 3). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:6;Year:1994;Page:3&comp=


 

 272 

ii) ob Transportinfrastruktur und -mittel, die für den sicheren Transport von 

CO2 zum Standort geeignet sind, verfügbar oder erforderlich sind. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Absatzes umfassen die 

Daten mindestens die Informationen, die in den Bekanntmachungen der Kommission über 

die Leitlinien für die Mitgliedstaaten für integrierte nationale Energie- und Klimapläne, die 

gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1999 übermittelt werden, und ihre 

Aktualisierungen, die gemäß Artikel 14 jener Verordnung vorgelegt werden, verlangt 

werden (nationale Energie- und Klimapläne). . 

(2) Jeder Mitgliedstaat legt bis zum ... [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] und danach jedes Jahr der Kommission einen Bericht vor, der öffentlich 

zugänglich gemacht wird, unbeschadet der Anforderungen in Bezug auf den Schutz 

vertraulicher Informationen, und in dem Folgendes beschrieben wird: 

a) eine Bestandsaufnahme der in seinem Hoheitsgebiet oder in Zusammenarbeit mit 

anderen Mitgliedstaaten laufenden Projekte zur CO2-Abscheidung und eine 

Schätzung des entsprechenden Bedarfs an Injektionskapazitäten und 

Speicherkapazitäten sowie an CO2-Transport; 

b) eine Bestandsaufnahme der in seinem Hoheitsgebiet laufenden Projekte für die 

CO2-Speicherung und den CO2-Transport, inklusive des Genehmigungsstatus 

gemäß der Richtlinie 2009/31/EG sowie der voraussichtlichen Termine für die 

endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision – FID) und die 

Inbetriebnahme; 

c) die nationalen Unterstützungsmaßnahmen, die ergriffen wurden oder werden, um 

Projekte gemäß den Buchstaben a und b dieses Absatzes anzustoßen, und die 

Maßnahmen im Bereich des grenzüberschreitenden CO2-Transports; 
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d) die nationale Strategie und die nationalen Ziele, die gegebenenfalls für die CO2-

Abscheidung bis 2030 festgelegt werden und wurden; 

e) bilaterale und regionale Kooperationen zur Erleichterung des 

grenzüberschreitenden CO2-Transports, einschließlich ihrer Auswirkungen auf 

den Zugang zu sicheren und diskriminierungsfreien Mitteln für den CO2-

Transport für Einrichtungen, die CO2 abscheiden; 

f) laufende Projekte zum CO2-Transport und eine Schätzung der erforderlichen 

Kapazität für künftige Projekte zum CO2-Transport, um den entsprechenden 

Abscheidungs- und Speicherkapazitäten Rechnung zu tragen. 

(3) Sollte aus dem in Absatz 2 genannten Bericht der Mitgliedstaaten hervorgehen, dass in 

ihrem Hoheitsgebiet keine Projekte zur CO2-Speicherung durchgeführt werden, 

erstatten die Mitgliedstaaten Bericht über Pläne zur Erleichterung der 

Dekarbonisierung von Industriezweigen. Dies sollte, sofern zutreffend, den 

grenzüberschreitenden Transport von CO2 zu Speicherstätten in anderen 

Mitgliedstaaten sowie Projekte zur CO2-Nutzung umfassen. 
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Artikel 22 

CO2-Transportinfrastruktur 

(1) Um die Verwirklichung des in Artikel 20 genannten Ziels zu erleichtern, unternehmen 

die Union und ihre Mitgliedstaaten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 

einschlägigen Unternehmen, alle zumutbaren Anstrengungen zum Aufbau der 

notwendigen CO2-Transportinfrastruktur, einschließlich grenzüberschreitender 

Infrastruktur, wobei sie den wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen von nahe 

zueinander gelegenen Abscheidungs- und Speicherstätten berücksichtigen. 

(2) Gemäß Artikel 21 der Richtlinie 2009/31/EG treffen die Mitgliedstaaten die notwendigen 

Maßnahmen, um den Zugang zu den CO2-Transportnetzen und den Speicherstätten für 

die Zwecke der geologischen Speicherung des erzeugten und abgeschiedenen CO2 zu 

ermöglichen, soweit dies wirtschaftlich machbar ist oder wenn ein potenzieller Kunde 

zur Zahlung bereit ist. 

(3) Wird CO2 in einem Mitgliedstaat abgeschieden und transportiert und in anderen 

Mitgliedstaaten transportiert und gespeichert, so koordinieren die Mitgliedstaaten die 

von ihnen gemäß Absatz 2 getroffenen Maßnahmen. Die Kommission kann diese 

Koordinierung durch die Einrichtung regionaler CCS-Gruppierungen erleichtern, wenn 

ein gemeinsamer Antrag der beteiligten Mitgliedstaaten vorliegt. 
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Artikel 23 

Beiträge zugelassener Öl- und Gasproduzenten 

(1) Jede Einrichtung, die Inhaber einer Genehmigung gemäß Artikel 1 Nummer 3 der 

Richtlinie 94/22/EG ist, unterliegt einem individuellen Beitrag zu dem in Artikel 20 der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten unionsweiten Ziel für verfügbare CO2-

Injektionskapazitäten. Diese individuellen Beiträge werden für jede Einrichtung auf der 

Grundlage ihres Anteils an der Rohöl- und Erdgasförderung der Union vom 1. Januar 2020 

bis zum 31. Dezember 2023 berechnet und bestehen aus der CO2-Injektionskapazität in 

einer gemäß der Richtlinie 2009/31/EG zugelassenen Speicherstätte, die bis 2030 auf dem 

Markt verfügbar ist. Einrichtungen, deren Rohöl- und Erdgasförderung unter dem 

Grenzwert liegt, der in einem delegierten Rechtsakt gemäß Absatz 12 dieses Artikels 

festgelegt wurde, werden von dieser Berechnung ausgenommen und unterliegen keinem 

Beitrag. 

(2) Die Mitgliedstaaten ermitteln bis zum ... [drei Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] die in Absatz 1 genannten Einrichtungen und ihre Rohöl- und 

Erdgasförderungsmengen vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2023 und melden sie 

der Kommission. 
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(3) Die Kommission gibt nach Eingang der gemäß Artikel 21 Absatz 2 vorgelegten Berichte 

und nach Konsultation der Mitgliedstaaten und der interessierten Parteien die Beiträge der 

in Absatz 1 dieses Artikels genannten Einrichtungen zum Unionsziel der CO2-

Injektionskapazität bis 2030 an. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Einrichtungen legen bis zum ... [zwölf Monate nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] der Kommission einen Plan vor, aus dem genau 

hervorgeht, wie sie ihren Beitrag zum Unionsziel der CO2-Injektionskapazität bis 2030 

leisten wollen. Diese Pläne müssen 

a) den Beitrag der Einrichtung, ausgedrückt als den angestrebten Umfang an neuen 

CO2-Speicherkapazitäten und neuer CO2-Injektionskapazität, die bis 2030 in 

Auftrag gegeben werden, bestätigen, 

b) die Mittel und Etappenziele für die Erreichung des angestrebten Umfangs aufführen. 

(5) Um den von ihnen angestrebten Umfang an verfügbarer Injektionskapazität zu erreichen, 

können die in Absatz 1 genannten Einrichtungen 

a) allein oder in Zusammenarbeit in Projekte zur CO2-Speicherung investieren oder 

derartige Projekte entwickeln, 

b) Vereinbarungen mit anderen in Absatz 1 genannten Einrichtungen schließen, 

c) Vereinbarungen mit dritten Projektentwicklern oder Investoren für Speicheranlagen 

schließen, um ihren Beitrag zu erbringen. 
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(6) Die in Absatz 1 genannten Einrichtungen legen bis zum ... [zwei Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] und danach jedes Jahr der Kommission einen Bericht 

vor, in dem sie ihre Fortschritte bei der Erbringung ihres Beitrags darlegen. Die 

Kommission veröffentlicht diese Berichte. 

(7) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat bei der Kommission beantragen, dass 

die in jenem Absatz genannten Einrichtungen von den individuellen Beiträgen im 

Zusammenhang mit den Produktionstätigkeiten, die sie im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2023 durchgeführt haben, 

befreit werden, sofern 

a) die jährliche Gesamtinjektionskapazität aller Speicherstätten, die von 

Einrichtungen betrieben werden, die eine Speichergenehmigung im Sinne der 

Richtlinie 2009/31/EG erhalten und eine endgültige Entscheidung für 

Investitionen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats getroffen haben, die Summe 

der individuellen Beiträge der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Einrichtungen im Zusammenhang mit den betreffenden Produktionstätigkeiten 

übersteigt und die mit diesen Speicherstätten verbundenen jährlichen 

Injektionskapazitäten den in den Speichergenehmigungen und im Rahmen der 

endgültigen Investitionsentscheidungen genannten Kapazitäten entsprechen und 

zur Verwirklichung des unionsweiten Ziels für verfügbare CO2-

Injektionskapazitäten gemäß Artikel 20 der vorliegenden Verordnung beitragen, 

b) der Antrag vor Ende 2027 eingereicht wird. 
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(8) Sind die in Absatz 7 genannten Bedingungen erfüllt, erlässt die Kommission einen 

Beschluss, mit dem die betreffenden Einrichtungen von ihrem individuellen Beitrag im 

Zusammenhang mit den Produktionstätigkeiten, die sie im Hoheitsgebiet des 

beantragenden Mitgliedstaats durchgeführt haben, befreit werden. 

(9) Gemäß Absatz 8 befreite Einrichtungen dürfen Vereinbarungen gemäß Absatz 5 

Buchstaben b und c nur für Injektionskapazitäten schließen, die den individuellen 

Beitrag, von dem sie befreit sind, und die Summe der einzelnen Beiträge, die 

ausgenommen wurden, übersteigen. 

(10) Ein Jahr nach dem Beschluss über die Befreiung und danach jedes Jahr legt der 

Mitgliedstaat der Kommission einen Bericht vor, aus dem die Fortschritte der gemäß 

Absatz 8 befreiten Einrichtungen bei der Erreichung ihres Beitrags zur Verwirklichung 

des unionsweiten Ziels für verfügbare CO2-Injektionskapazitäten gemäß Artikel 20 

genau hervorgehen. Die Kommission veröffentlicht diese Berichte. 
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(11) Bis zum 31. Dezember 2028 bewertet die Kommission auf der Grundlage der in 

Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 42 Absatz 8 genannten Berichte das 

Verhältnis zwischen der Nachfrage nach Injektionskapazitäten von laufenden oder 

planmäßig bis 2030 betriebsbereiten Projekten zur CO2-Abscheidung einschließlich der 

wichtigsten für den CO2-Transport erforderlichen Infrastruktur und der Summe der 

individuellen Beiträge der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Einrichtungen im Zusammenhang mit den Produktionstätigkeiten im Hoheitsgebiet 

eines bestimmten Mitgliedstaats. Im Fall einer erheblichen Unausgewogenheit kann der 

betreffende Mitgliedstaat die Kommission ausnahmsweise um eine Ausnahme bezüglich 

des Zeitpunkts ersuchen, bis zu dem die individuellen Beiträge erreicht werden müssen. 

(12) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 44 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um diese Verordnung in Bezug auf Folgendes zu ergänzen: 

a) die Vorschriften betreffend die Ermittlung der Einrichtungen, die gemäß Absatz 1 

einem Beitrag unterliegen, einschließlich des Grenzwerts, unterhalb dessen die 

Einrichtungen von dem Beitrag befreit sind; 

b) die Modalitäten, nach denen Vereinbarungen zwischen den in Absatz 1 genannten 

Einrichtungen und Investitionen in Speicherkapazitäten Dritter berücksichtigt 

werden, damit sie ihren individuellen Beitrag gemäß Absatz 5 Buchstaben b und c 

leisten können; 
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c) den Inhalt der in Absatz 6 genannten Berichte; 

d) die genauen Bedingungen, unter denen die Kommission Einrichtungen eine 

Befreiung oder Ausnahme gemäß Absatz 7, 8 oder 11 gewähren kann. 

(13) Die Mitgliedstaaten legen spätestens am ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] im Wege von Verwaltungsverfahren, Gerichtsverfahren oder beidem 

Sanktionen fest, die bei Verstößen der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Einrichtungen 

gegen ihre Verpflichtungen nach Absatz 3 zu verhängen sind. Diese Sanktionen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Artikel 24 

Regelungsrahmen für den Markt für abgeschiedenes CO2 

(1) Die Kommission führt bis zum ... [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] eine Bewertung der Funktionsweise des Marktes für abgeschiedenes CO2 

durch. Diese Bewertung beruht auf einer klaren Methode, trägt den in Artikel 21 

Absatz 2 genannten Jahresberichten Rechnung und berücksichtigt insbesondere, ob 

a) die Verpflichtungen gemäß Artikel 23 Absatz 1 die Entwicklung des Marktes für 

die CO2-Speicherung in der Union wirksam fördern, 
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b) der Markt für einen offenen, fairen und diskriminierungsfreien Zugang und die 

Sicherheit des CO2-Speicher- und Transportnetzes sorgt, 

c) der Markt für einen offenen, fairen und diskriminierungsfreien Zugang zur 

Abscheidung von CO2 zu Nutzungs- oder Speicherzwecken sorgt, 

d) das CO2-Transportnetz und andere Infrastrukturen in der gesamten Union 

angemessen sind, um die Ziele der Injektionskapazität und den Bedarf an CO2-

Abscheidung ausreichend unterstützen zu können, 

e) die Funktionsweise des CO2-Marktes ausreichenden Zugang zur 

Injektionskapazität für schwer dekarbonisierbare CO2-Emissionen sicherstellt. 

(2) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Bewertung kann die Kommission einen 

Gesetzgebungsakt zur Regulierung des Marktes vorschlagen, um festgestellte Mängel, 

insbesondere in Bezug auf schwer dekarbonisierbare Emissionen, zu beheben. 
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Kapitel IV 

Erschließung der Märkte 

Artikel 25 

Beitrag zu Nachhaltigkeit und Resilienz bei Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1) Bei Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU oder 2014/25/EU fallen, wenden öffentliche 

Auftraggeber und Auftraggeber verbindliche Mindestanforderungen an die ökologische 

Nachhaltigkeit an, die in dem in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannten 

Durchführungsrechtsakt festgelegt werden, wenn die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a 

bis k dieser Verordnung aufgeführten Netto-Null-Technologien Teil der Aufträge sind 

oder wenn Bauaufträge oder Baukonzessionen eine der genannten Technologien 

umfassen. 

(2) Absatz 1 hindert öffentliche Auftraggeber oder Auftraggeber nicht daran, zusätzliche 

Mindestanforderungen oder Zuschlagskriterien im Zusammenhang mit der 

ökologischen Nachhaltigkeit anzuwenden. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 1 wenden öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber auf die 

Bauaufträge und Baukonzessionen gemäß Absatz 1 mindestens eine der folgenden 

Bedingungen, Anforderungen oder vertraglichen Verpflichtungen an: 

a) eine mit sozialen oder beschäftigungsbezogenen Erwägungen verbundene 

besondere Bedingung in Form einer Klausel für die Auftragsausführung im Sinne 

von Artikel 70 der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 87 der Richtlinie 2014/25/EU 

sowie im Sinne der allgemeinen Grundsätze der Richtlinie 2014/23/EU; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=187945&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=


 

 283 

b) die Anforderung, die Einhaltung der geltenden Cybersicherheitsanforderungen, 

die in einer Verordnung über Cyberresilienz vorgesehen sind, nachzuweisen, 

gegebenenfalls – sofern verfügbar – mittels eines einschlägigen europäischen 

Systems für die Cybersicherheitszertifizierung; 

c) eine spezifische vertragliche Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung der 

Auftragskomponente im Zusammenhang mit den in Artikel 4 Absatz 1 

Buchstaben a bis k aufgeführten Netto-Null-Technologien, die im Falle ihrer 

Nichteinhaltung zur obligatorischen Zahlung einer angemessenen Strafgebühr 

führen kann und die über die in den geltenden nationalen Rechtsvorschriften 

vorgesehenen Anforderungen hinausgeht, sofern solche Rechtsvorschriften 

bestehen. 

(4) Die in Absatz 1 genannten verbindlichen Mindestanforderungen können gegebenenfalls 

– sofern zweckdienlich – folgende Form annehmen: 

a) technische Spezifikationen oder Anforderungen im Sinne von Artikel 36 der 

Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 42 der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 60 der 

Richtlinie 2014/25/EU oder 

b) Klauseln für die Auftragsausführung im Sinne von Artikel 70 der Richtlinie 

2014/24/EU und Artikel 87 der Richtlinie 2014/25/EU sowie im Sinne der 

allgemeinen Grundsätze der Richtlinie 2014/23/EU. 

▌ 
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(5) Bis zum ... [neun Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlässt die 

Kommission einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der Mindestanforderungen 

an die ökologische Nachhaltigkeit für die Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 

gemäß Absatz 1. 

Beim Erlass dieses Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die Kommission mindestens 

folgende Elemente: 

a) die Marktlage der betreffenden Technologien auf Unionsebene; 

b) Bestimmungen zur ökologischen Nachhaltigkeit, die in anderen Rechtsakten der 

Union mit oder ohne Gesetzescharakter festgelegt sind und für die Verfahren zur 

Vergabe öffentlicher Aufträge gelten, die unter die Verpflichtung nach Absatz 1 

fallen; 

c) die internationalen Verpflichtungen der Union, einschließlich des GPA und 

anderer internationaler Übereinkünfte, an die die Union gebunden ist. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(6) Ein Mitgliedstaat darf Anbieter oder Netto-Null-Produkte aus einem anderen 

Mitgliedstaat nicht diskriminieren oder ungerechtfertigt unterschiedlich behandeln. 
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(7) Der Beitrag des Angebots zur Resilienz wird bei Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU oder 

2014/25/EU fallen, wenn die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a bis k dieser Verordnung 

aufgeführten Netto-Null-Technologien Teil dieser Aufträge sind, oder bei den in Absatz 

1 genannten Bauaufträgen und Baukonzessionen, wenn sie eine der genannten 

Technologien umfassen, und bei Aufträgen, die auf der Grundlage eines 

Rahmenabkommens vergeben werden, wenn gemäß dem vorliegenden Absatz der 

geschätzte Wert dieser Abkommen den in Artikel 8 der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 4 

der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 15 der Richtlinie 2014/25/EU festgelegten Werten 

entspricht oder diese übersteigt, berücksichtigt. 

Hat die Kommission zum Zeitpunkt der Bekanntmachung einer Ausschreibung für ein 

Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß Absatz 1  des vorliegenden Artikels 

oder des Beginns eines solchen Verfahrens gemäß Artikel 29 Absatz 2 festgestellt, dass 

der Anteil einer spezifischen Netto-Null-Technologie oder ihrer wichtigsten spezifischen 

Bauteile mit Herkunft aus einem Drittland mehr als 50 % der Lieferungen dieser 

spezifischen Netto-Null-Technologie oder ihrer wichtigsten spezifischen Bauteile 

innerhalb der Union ausgemacht hat, oder hat die Kommission gemäß Artikel 29 

Absatz 2 festgestellt, dass der Anteil der Lieferungen einer spezifischen Netto-Null-

Technologie oder ihrer wichtigsten spezifischen Bauteile mit Herkunft aus einem 

Drittland innerhalb der Union in zwei aufeinanderfolgenden Jahren durchschnittlich 

um mindestens 10 Prozentpunkte gestiegen ist und mindestens 40 % der Lieferungen 

innerhalb der Union erreicht hat, müssen die öffentlichen Auftraggeber und die 

Auftraggeber bei den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Verfahren zur 

Vergabe öffentlicher Aufträge folgende Bedingungen aufnehmen: 
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a) eine Verpflichtung, dass für die Laufzeit des Auftrags nicht mehr als 50 % des 

Wertes der spezifischen Netto-Null-Technologie gemäß diesem Absatz aus jedem 

einzelnen Drittland geliefert werden, wie von der Kommission vorgesehen; 

b) eine Verpflichtung für die Laufzeit des Auftrags, dass – wie von der Kommission 

vorgesehen – nicht mehr als 50 % des Werts der wichtigsten spezifischen Bauteile 

der spezifischen Netto-Null-Technologie gemäß diesem Absatz direkt von einem 

erfolgreichen Auftragnehmer oder von einem Unterauftragnehmer aus jedem 

einzelnen Drittland geliefert oder bereitgestellt werden; 

c) eine Verpflichtung, auf Verlangen geeignete Nachweise in Bezug auf die 

Buchstaben a oder b an die öffentlichen Auftraggeber und die Auftraggeber 

spätestens bei Auftragserfüllung vorzulegen; 

d) eine Verpflichtung, eine anteiligen Strafgebühr im Falle einer Nichteinhaltung 

der unter den Buchstaben a oder b genannten Verpflichtungen in Höhe von 

mindestens 10 % des Werts der spezifischen Netto-Null-Technologien des Auftrags 

gemäß diesem Absatz zu zahlen. 
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(8) Bei Aufträgen, die unter Anlage I des GPA betreffend die Union sowie andere für die 

Union bindende einschlägige internationale Übereinkünfte fallen, wenden die 

öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber die Anforderungen der Absatzes 7 

Unterabsatz 2 Buchstaben a bis d nicht an, wenn die spezifische Netto-Null-Technologie 

oder ihre wichtigsten spezifischen Bauteile aus Bezugsquellen stammen, die 

Unterzeichner dieser Übereinkünfte sind. 

(9) Öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber können ausnahmsweise beschließen, die 

Absätze 1 bis 4 nicht anzuwenden, wenn 

a) die benötigte Netto-Null-Technologie nur von einem spezifischen 

Wirtschaftsteilnehmer geliefert werden kann und es keine vernünftige Alternative 

oder Ersatzlösung gibt und der fehlende Wettbewerb nicht das Ergebnis einer 

künstlichen Einschränkung der Parameter des Verfahrens zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge ist; 

b) bei einem ähnlichen früheren Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, das 

von demselben öffentlichen Auftraggeber oder Auftraggeber in den zwei Jahren 

unmittelbar vor Beginn des geplanten neuen Vergabeverfahrens eingeleitet wurde, 

keine geeigneten Angebote oder keine geeigneten Teilnahmeanträge eingereicht 

wurden; 
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c) deren Anwendung den öffentlichen Auftraggeber oder den Auftraggeber dazu 

zwingen würde, Ausrüstungen anzuschaffen, die unverhältnismäßig hohe Kosten 

verursachen würden, oder zu technischer Inkompatibilität bei Betrieb und 

Wartung führen würde. 

(10) Kostenunterschiede, die auf der Grundlage von objektiven und transparenten Daten auf 

über 20 % geschätzt werden, können von öffentlichen Auftraggebern und Auftraggebern 

als unverhältnismäßig angesehen werden. 

(11) Hat die Anwendung des Beitrags zur Resilienz gemäß Absatz 7 dieses Artikels dazu 

geführt, dass bei einem Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge keine geeigneten 

Angebote oder keine geeigneten Teilnahmeanträge eingereicht wurden, können die 

öffentlichen Auftraggeber oder Auftraggeber ausnahmsweise 

a) beschließen, das Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung gemäß 

Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 50 Buchstabe a der 

Richtlinie 2014/25/EU oder Artikel 31 Absatz 5 der Richtlinie 2014/23/EU anzuwenden, 

oder 

b) beschließen, Absatz 7 des vorliegenden Artikels in einem späteren spezifischen 

Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, das auf die gleichen Bedürfnisse 

ausgerichtet ist wie die Bedürfnisse, die zur Einleitung des in diesem Absatz genannten 

ursprünglichen Verfahrens geführt haben, nicht anzuwenden. 
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(12) Dieser Artikel gilt unbeschadet 

a) der Möglichkeit, zusätzliche nicht preisbezogene Kriterien anzuwenden, 

b) der Möglichkeit, ungewöhnlich niedrige Angebote gemäß Artikel 69 der Richtlinie 

2014/24/EU und Artikel 84 der Richtlinie 2014/25/EU auszuschließen, 

c) der Artikel 107 und 108 AEUV bei nicht wettbewerblichen Verfahren zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge. 

Artikel 26 

Auktionen für den Einsatz erneuerbarer Energiequellen 

(1) Für die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a bis j aufgeführten Technologien, bei denen 

es sich um Technologien für erneuerbare Energien handelt, nehmen die Mitgliedstaaten 

bei der Gestaltung von Auktionen für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 

▌Folgendes auf: 

a) Vorqualifikationskriterien in Bezug auf 

i) verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, 

ii) Cybersicherheit und Datensicherheit und 

iii) die Fähigkeit, das Projekt vollständig und fristgerecht durchzuführen; 

b) Vorqualifikationskriterien oder Zuschlagskriterien, mit denen der Beitrag der 

Auktion zu Nachhaltigkeit und Resilienz gemäß Absatz 2 bewertet wird. 
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Dieser Absatz gilt unbeschadet von Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2018/2001 und der 

Artikel 107 und 108 AEUV sowie der internationalen Verpflichtungen der Union. 

(2) Grundlage für den Beitrag der Auktion zu Nachhaltigkeit und Resilienz bilden die in 

diesem Absatz festgelegten Kriterien. Diese Kriterien müssen objektiv, transparent und 

diskriminierungsfrei sein. 

Auktionen tragen zur Resilienz unter Berücksichtigung des Anteils der Netto-Null-

Technologie oder ihrer wichtigsten spezifischen Bauteile bei, die aus einem Drittland 

stammen, auf den mehr als 50 % der Lieferungen dieser spezifischen Netto-Null-

Technologie oder ihrer wichtigsten spezifischen Bauteile innerhalb der Union entfallen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 dieses Absatzes wird das Herkunftsland gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates56 bestimmt. 

Auktionen tragen auch zu mindestens einem der folgenden Aspekte bei: 

a) ökologischer Nachhaltigkeit, die über die in den geltenden Rechtsvorschriften 

festgelegten Mindestanforderungen hinausgeht; 

b) Innovation durch Bereitstellung völlig neuer Lösungen oder durch Verbesserung 

vergleichbarer hochmoderner Lösungen; 

c) Integration des Energiesystems. 

                                                 
56 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, 
S. 1). 
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Dieser Absatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zusätzliche nicht preisbezogene 

Kriterien anzuwenden, die über die in diesem Absatz aufgeführten Kriterien 

hinausgehen. 

(3) Bis zum ... [9 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] Die 

Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, in dem die in Absatz 1 genannten 

Vorqualifikations- und Zuschlagskriterien weiter präzisiert werden. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Mitgliedstaaten weisen jedem der Kriterien zur Bewertung des Beitrags der Auktion 

zu Nachhaltigkeit und Resilienz, wenn sie als Zuschlagskriterien angewandt werden, eine 

Mindestgewichtung in Höhe von 5 % und eine kombinierte Gewichtung zwischen 15 % 

und 30 % der Zuschlagskriterien zu. Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit, die in Absatz 2 

Unterabsatz 4 genannten Kriterien ▌stärker zu gewichten, und steht im Einklang mit 

etwaigen Beschränkungen für nicht preisbezogene Kriterien, die in den Vorschriften über 

staatliche Beihilfen festgelegt sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten ▌sind nicht verpflichtet, die Erwägungen in Bezug auf die in Absatz 1 

festgelegten Vorqualifikations- und Zuschlagskriterien anzuwenden, wenn durch die 

Anwendung dieser Kriterien für sie unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen würden. 

Kostenunterschiede, die auf der Grundlage von objektiven und überprüfbaren Daten auf 

über 15 % je Auktion geschätzt werden, können von den Mitgliedstaaten als 

unverhältnismäßig angesehen werden. 
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(6) Die Mitgliedstaaten ergreifen gegebenenfalls Maßnahmen zur Maximierung der 

Durchführungsrate von Projekten durch geeignete Anreize, z. B. durch Anwendung 

einer Preisindexierung. Die Mitgliedstaaten können die Auswirkungen negativer Gebote 

auf die Geschwindigkeit und den Umfang der Bereitstellung bewerten. 

(7) Die Absätze 1 bis 4 gelten für mindestens 30 % des jährlichen Auktionsvolumens pro 

Mitgliedstaat oder alternativ für mindestens 6 Gigawatt pro Jahr und Mitgliedstaat. 

(8) Bis zum 31. Dezember 2027 und danach alle zwei Jahre führt die Kommission eine 

umfassende Bewertung der Resilienz- und Nachhaltigkeitskriterien bei Auktionen für 

die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und ihrer Auswirkungen auf den 

beschleunigten Einsatz von Technologien für erneuerbare Energien. Die Kommission 

bewertet insbesondere die Auswirkungen der Resilienz- und Nachhaltigkeitskriterien auf 

a) die Entwicklung der jährlichen Herstellung von Technologien für erneuerbare 

Energien in der Union; 

b) die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, einschließlich ihrer 

finanziellen Auswirkungen und ihrer Auswirkungen auf die Geschwindigkeit des 

Einsatzes, wobei auch die Praktikabilität, einschließlich des 

Verwaltungsaufwands, und die Klarheit des Systems für Projektentwickler und die 

nationale Verwaltung auf der Grundlage der verfügbaren Daten zu 

berücksichtigen sind. 

Im Rahmen dieser Bewertung konsultiert die Kommission Sachverständige im Bereich 

Auktionen aus den Mitgliedstaaten. 
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(9) Fällt die Bewertung gemäß Absatz 8 positiv aus, insbesondere wenn die Anwendung der 

Resilienz- und Nachhaltigkeitskriterien die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen nicht erheblich behindert hat, legt die Kommission gegebenenfalls einen 

Vorschlag zur Änderung von Absatz 7 vor, um die Anteile des jährlichen 

Auktionsvolumens pro Mitgliedstaat oder das absolute Volumen, für die die Absätze 1 

bis 5 gelten, insbesondere im Hinblick auf die Erhöhung dieser Volumen festzulegen 

und den Grenzwert für die in Absatz 5 genannten geschätzten Kostenunterschiede 

anzupassen. 

(10) Bei der Berechnung des jährlichen Auktionsvolumens pro Mitgliedstaat können 

Auktionen für Anlagen mit einer maximalen Projektgröße von 10 MW ausgenommen 

werden. Bei Auktionen für eine bestimmte Technologie, für die die Absätze 1 bis 5 gelten 

und die in der Folge unterzeichnet blieben, kann der unterzeichnete Anteil des 

Auktionsvolumen von der Anwendung der Absätze 1 bis 5 ausgenommen werden. 

(11) Um die Durchführung für alle Mitgliedstaaten, insbesondere für diejenigen mit 

geringem Auktionsvolumen, zu erleichtern, können Mitgliedstaaten, die in den 

vorangegangenen zwei Jahren nicht mehr als zwei Auktionen pro Jahr durchgeführt 

haben, den Anteil der Auktionen bestimmen, für die die Absätze 1 bis 5 für diesen 

Zeitraum von zwei Jahren gelten. 
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Artikel 27 

Vorkommerzielle Auftragsvergabe und die Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative 

Lösungen 

(1) Die Mitgliedstaaten streben gegebenenfalls an, die vorkommerzielle Auftragsvergabe 

und die Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen zu nutzen, um 

Innovationen im Bereich Netto-Null-Technologien und die Schaffung neuer 

Fertigungskapazitäten für Netto-Null-Technologien in der Union zu fördern. Die 

vorkommerzielle Auftragsvergabe und die Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative 

Lösungen können durch Unionsmittel im Rahmen bestehender Unionsprogramme für 

gemeinsame vorkommerzielle Auftragsvergaben oder gemeinsame Vergaben öffentlicher 

Aufträge in den Mitgliedstaaten ergänzt werden. 

(2) Die Plattform erarbeitet Empfehlungen zur Gestaltung von vorkommerziellen 

Auftragsvergaben oder Vergaben öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen. 
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Artikel 28 

Andere Formen der öffentlichen Intervention 

(1) Wenn die Mitgliedstaaten, regionalen oder lokalen Behörden, Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts oder Verbände, die aus einer oder mehreren solcher Behörden oder 

einer oder mehreren solcher Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen, unbeschadet 

der Artikel 107 und 108 AEUV und des Artikels 4 der Richtlinie (EU) 2018/2001 und im 

Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Union beschließen, neue Programme 

zugunsten von Haushalten, Unternehmen oder Verbrauchern einzuführen bzw. bestehende 

Programme zu aktualisieren, um den Begünstigten Anreize für den Kauf von 

Endprodukten mit Netto-Null-Technologien zu bieten, gestalten sie diese Programme so, 

dass sie einen Kaufanreiz für Endprodukte mit Netto-Null-Technologien, die gemäß 

Absatz 4 des vorliegenden Artikels einen hohen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Resilienz 

leisten, schaffen, indem ein zusätzlicher angemessener finanzieller Ausgleich vorgesehen 

wird oder die Förderfähigkeit im Rahmen des Programms von den in Absatz 4 des 

vorliegenden Artikels festgelegten Kriterien abhängig gemacht wird, wobei die 

Zugänglichkeit der Programme für in Energiearmut lebende Bürgerinnen und Bürger 

zu berücksichtigen ist. 

(2) Der zusätzliche finanzielle Ausgleich, der von den Behörden gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels aufgrund der Anwendung der in Absatz 4 Buchstaben a, c und d des 

vorliegenden Artikels genannten Kriterien gewährt wird, darf 5 % der Kosten des Netto-

Null-Technologie-Endprodukts für den Verbraucher nicht übersteigen, mit Ausnahme von 

Programmen für Bürgerinnen und Bürger, die in Energiearmut im Sinne von Artikel 2 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 2023/955 des Europäischen Parlaments und des 

Rates57 leben und für die die Obergrenze bei 15 % liegt. 

                                                 
57 Verordnung (EU) 2023/955 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 

zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2021/1060 (ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 1). 
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(3) Bei der Konzeption und Umsetzung eines Programms gemäß Absatz 1 bewertet die 

Behörde bei den auf dem Markt verfügbaren Endprodukten mit Netto-Null-Technologien 

deren Beitrag zu Resilienz und Nachhaltigkeit auf der Grundlage eines offenes, 

diskriminierungsfreies und transparentes Verfahrens. Für jedes Endprodukt mit Netto-

Null-Technologien kann beantragt werden, dass es in das Programm aufgenommen wird. 

Die Behörde setzt eine Mindestpunktzahl fest, die die Endprodukte mit Netto-Null-

Technologien erreichen müssen, um für den zusätzlichen finanziellen Ausgleich im 

Rahmen des Förderprogramms in Betracht zu kommen. 

(4) Grundlage für den Beitrag anderer Formen der öffentlichen Intervention zu 

Nachhaltigkeit und Resilienz ist ihr Beitrag zur Resilienz unter Berücksichtigung des 

Anteils der Netto-Null-Technologie oder ihrer wichtigsten spezifischen Bauteile, die aus 

einem Drittland stammen, auf den mehr als 50 % der Lieferungen dieser spezifischen 

Netto-Null-Technologie innerhalb der Union entfallen; und mindestens eines der 

folgenden Kriterien: 

a) ökologische Nachhaltigkeit, die über die in den geltenden Rechtsvorschriften 

festgelegten Mindestanforderungen hinausgeht; 

b) Beitrag zur Innovation durch Bereitstellung völlig neuer Lösungen oder durch 

Verbesserung vergleichbarer hochmoderner Lösungen; 

c) Beitrag zur Integration des Energiesystems. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Kriterien müssen objektiv, transparent und 

diskriminierungsfrei sein. 
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Dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zusätzliche nicht preisbezogene Kriterien 

anzuwenden, die über die in diesem Absatz festgelegten Kriterien hinausgehen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Artikels wird das Herkunftsland 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 bestimmt. 

(5) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen auf einer einzigen frei zugänglichen Website alle 

Informationen über Programme gemäß ▌Absatz 1 für jedes relevante Endprodukt mit 

Netto-Null-Technologien. 

Artikel 29 

Koordinierung der Initiativen für die Erschließung von Märkten 

(1) Die Kommission stellt gegebenenfalls Leitlinien zur Anwendung der Kriterien für die 

Bewertung des Beitrags bereit, den die Netto-Null-Technologien, die unter die Formen 

einer öffentlichen Intervention gemäß den Artikeln 25, 26 und 28 fallen, zu Resilienz und 

Nachhaltigkeit leisten. 

(2) Für die Zwecke der Bewertung des Beitrags zur Resilienz erlässt die Kommission einen 

Durchführungsrechtsakt, der eine Liste aller Endprodukte mit Netto-Null-Technologien 

und ihrer wichtigsten spezifischen Bauteilen enthält. Dieser Durchführungsrechtsakt 

wird gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Die Kommission stellt auf der Grundlage des in Unterabsatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakts anhand des letzten Jahres mit verfügbaren Daten 

aktualisierte Informationen über die Anteile des in der Union verfügbaren und aus 

verschiedenen Drittländern stammenden Angebots an Netto-Null-Technologien und 

deren wichtigsten spezifischen Bauteilen bereit. Das Herkunftsland wird gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 bestimmt. 

(3) Die Plattform erörtert Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Artikel 25 bis 

28 und tauscht bewährte Verfahren aus, unter anderem in Bezug auf die praktische 

Anwendung von Kriterien zur Festlegung des Beitrags des Angebots zu Nachhaltigkeit und 

Resilienz bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge oder Programme, die 

Anreize für den Kauf von Endprodukten mit Netto-Null-Technologien schaffen. 

Kapitel V 

Verbesserung der Kompetenzen für die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze 

Artikel 30 

Europäische Akademien für eine Netto-Null-Industrie 

(1) Auf der Grundlage einer von der Kommission unter Verwendung vorhandener Daten 

und Berichte durchgeführten Bewertung des Fachkräftemangels in Industrien für 

Netto-Null-Technologien, die für den industriellen Wandel und die Dekarbonisierung 

von entscheidender Bedeutung sind, und unter uneingeschränkter Wahrung der 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich der allgemeinen und beruflichen 

Bildung unterstützt die Kommission – unter anderem durch die Bereitstellung von 

Startfinanzierungen – die Einrichtung europäischer Akademien für eine Netto-Null-

Industrie (im Folgenden „Akademien“) als Organisationen oder Konsortien oder Projekte 

einschlägiger Interessenträger, die folgende Ziele haben: 
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a) Entwicklung – zur freiwilligen Nutzung durch die Mitgliedstaaten und die Anbieter 

allgemeiner und beruflicher Bildung in ihren Hoheitsgebieten – von 

Lernprogrammen und -inhalten sowie Lern- und Ausbildungsmaterialien für die Aus- 

und Weiterbildung, etwa in Bezug auf die Entwicklung, die Herstellung, die 

Installation, die Inbetriebnahme, den Betrieb, die Wartung, die Instandsetzung, die 

umweltgerechte Gestaltung, die Wiederverwendung und das Recycling von Netto-

Null-Technologien sowie in Bezug auf Rohstoffe, relevante Aspekte der Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz und Querschnittskompetenzen; dadurch wird dem 

Fachkräftemangel Rechnung getragen und werden die Kapazitäten der 

▌Behörden, insbesondere derjenigen, die für die Erteilung der in Kapitel II 

genannten Genehmigungen und Zulassungen zuständig sind, und der in Kapitel IV 

dieser Verordnung genannten öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber 

unterstützt; 

b) ▌Förderung der freiwilligen Nutzung der Lernprogramme, -inhalte und -materialien 

durch Anbieter allgemeiner und beruflicher Bildung in den Mitgliedstaaten ▌; 

c) Unterstützung der Anbieter allgemeiner und beruflicher Bildung, die die von den 

Akademien erarbeiteten Lernprogramme, -inhalte und -materialien nutzen, um die 

Qualität der angebotenen Ausbildung aufrechtzuerhalten und Mechanismen zu 

entwickeln, mit denen die Qualität der angebotenen Ausbildung sichergestellt 

wird; 
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d) Entwicklung ▌– zur freiwilligen Nutzung durch die Mitgliedstaaten und die 

Anbieter allgemeiner und beruflicher Bildung in ihren Hoheitsgebieten – von 

Zertifikaten, gegebenenfalls einschließlich Microcredentials, um die Erkennung von 

Kompetenzen und gegebenenfalls die Anerkennung von Qualifikationen zu 

erleichtern, die Übertragbarkeit zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen und 

Branchen zu verbessern und die grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitskräfte zu 

erleichtern, die Abstimmung mit relevanten hochwertigen Arbeitsplätzen durch 

Instrumente wie das Europäische Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES) und 

EURAXESS zu fördern und die Sichtbarkeit des Umstands sicherzustellen, dass ein 

Lernprogramm oder Lerninhalte von einer Akademie entwickelt wurden. 

(2) An den Akademien werden einschlägige Akteure wie die Industrie für Netto-Null-

Technologien, Anbieter allgemeiner und beruflicher Bildung und Sozialpartner aus 

mehreren Mitgliedstaaten einbezogen. Die Akademien erstellen Aktionspläne mit unter 

anderem Etappenzielen und Zielvorgaben, auch in Bezug auf die Zahl der Lernenden, 

die auf der Bewertung des Fachkräftemangels beruhen, sowie einen Finanzplan zur 

Erreichung der finanziellen Tragfähigkeit. In diesen Aktionsplänen wird gegebenenfalls 

besonderes Augenmerk auf Regionen gelegt, die sich im industriellen Wandel befinden 

oder eine hohe Arbeitslosenquote aufweisen. 
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(3) Die Akademien erarbeiten geschlechtergerechte Inhalte, tragen dazu bei, 

Geschlechterstereotypen entgegenzutreten, und fördern den gleichberechtigten Zugang 

zu Lerninhalten für alle, wobei sie besonderes Augenmerk auf die Notwendigkeit legen, 

mehr Frauen und junge Menschen, insbesondere diejenigen, die keine Schule besuchen, 

keiner Arbeit nachgehen und keine Berufsausbildung absolvieren (NEET), ältere 

Menschen, Arbeitnehmer in Berufen, deren Fortbestehen gefährdet ist oder deren 

Inhalte und Aufgaben durch neue Technologien stark verändert werden, Menschen, die 

in Übergangsregionen arbeiten, und Menschen mit Behinderung zu aktivieren. Die 

Akademien fördern die Vielfalt und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, 

Migranten und Menschen in prekären Situationen. 

(4) Unbeschadet der jeweiligen Befugnisse der Haushaltsbehörde werden gegebenenfalls 

auf Unionsebene Finanzmittel bereitgestellt, um die Einrichtung der Akademien mit der 

in Absatz 1 genannten Startfinanzierung zu unterstützen. Darüber hinaus werden die 

Mitgliedstaaten ermutigt, einschlägige Unionsfonds wie den ESF+ zu nutzen, um die 

Nutzung der von den Akademien entwickelten Lerninhalte zu unterstützen. 
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Artikel 31 

Reglementierte Berufe in Industrien für Netto-Null-Technologien und Anerkennung von 

Berufsqualifikationen 

(1) Innerhalb von neun Monaten nach Fertigstellung der von einer Akademie entwickelten 

Lerninhalte und -materialien und danach alle zwei Jahre ermitteln die Mitgliedstaaten 

nach Möglichkeit, ob die von dieser Akademie entwickelten Lernprogramme den 

spezifischen Qualifikationen entsprechen, die vom Aufnahmemitgliedstaat für den Zugang 

zu reglementierten Tätigkeiten im Rahmen eines Berufs von besonderer Bedeutung für die 

Industrie für Netto-Null-Technologien in diesem Mitgliedstaat gefordert werden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ergebnisse der Bewertungen online veröffentlicht 

und leicht zugänglich gemacht werden. Wird beurteilt, dass die Lernprogramme nicht den 

Qualifikationen entsprechen, die vom Aufnahmemitgliedstaat für den Zugang zu 

regulierten Tätigkeiten gefordert werden, oder hat ein Mitgliedstaat nicht versucht, die 

Entsprechung zu ermitteln, so unterrichtet dieser Mitgliedstaat die Plattform unter 

Bereitstellung einschlägiger Informationen über 

a) die Gründe, warum die Ermittlung nicht durchgeführt wurde, oder 

b) die Unterschiede zwischen den von den Akademien entwickelten Lernprogrammen 

und den von dem Aufnahmemitgliedstaat geforderten spezifischen Qualifikationen 

sowie die Art und Weise, wie die Entsprechung erreicht werden kann. 
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(2) Gelangt ein Mitgliedstaat zu dem Schluss, dass die von einer Akademie entwickelten 

Lernprogramme den spezifischen Qualifikationen entsprechen, die vom 

Aufnahmemitgliedstaat für den Zugang zu reglementierten Tätigkeiten gefordert 

werden, so erleichtert er die Anerkennung von Zertifikaten, die von Anbietern allgemeiner 

und beruflicher Bildung auf der Grundlage der von der Akademie gemäß Titel III Kapitel I 

der Richtlinie 2005/36/EG entwickelten Lernprogramme ausgestellt wurden, wenn ein 

Inhaber eines solchen Zertifikats Zugang zu einem reglementierten Beruf im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG beantragt, der von besonderer 

Bedeutung für die Industrie für Netto-Null-Technologien ist, indem er das Zertifikat als 

ausreichenden Ausbildungsnachweis gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG 

behandelt. 

(3) Ist der Zugang zu einem Beruf, der von besonderer Bedeutung für die Industrie für Netto-

Null-Technologien ist, im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2005/36/EG reglementiert, so bemühen sich die Mitgliedstaaten um die 

Entwicklung eines gemeinsamen Spektrums von für die Ausübung dieses bestimmten 

Berufs mindestens erforderlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen mit dem 

Zweck, einen gemeinsamen Ausbildungsrahmen gemäß Artikel 49a Absatz 1 der 

Richtlinie 2005/36/EG zu schaffen, um die automatische Anerkennung von 

Qualifikationen zu ermöglichen. Die Plattform kann auch Vorschläge für gemeinsame 

Ausbildungsrahmen gemäß Artikel 49a Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG vorlegen. 
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Artikel 32 

Plattform für ein Netto-Null-Europa und Kompetenzen 

Die Plattform unterstützt und ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang 

mit dem Einsatz von Kompetenzen im Bereich Netto-Null-Technologien unter Wahrung von deren 

Zuständigkeit, indem sie die Kommission und die Mitgliedstaaten, einschließlich der in den 

Kapiteln II und IV genannten zuständigen Behörden und öffentlichen Auftraggeber und 

Auftraggeber, auf folgenden Wegen berät und unterstützt: 

a) ▌Bewertung, kontinuierliche Überwachung und Prognose der Nachfrage und des Angebots 

an Arbeitskräften mit den erforderlichen Kompetenzen im Bereich Netto-Null-

Technologien und der Verfügbarkeit und Nutzung entsprechender Bildungs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten, wobei dies gegebenenfalls den Tätigkeiten der Akademien als 

Informationsgrundlage dient; 

b) Überwachung der Tätigkeit der Akademien auf der Grundlage von Daten und 

Informationen über der Anzahl der Personen, die von den von den Akademien 

entwickelten Lernprogrammen profitiert haben, einschließlich nach Wirtschaftszweigen, 

Geschlecht, Alter und Bildungs- und Qualifikationsniveau aufgeschlüsselter Daten, 

Förderung von Synergien mit anderen Kompetenzinitiativen und -projekten auf  

Unionsebene und nationaler Ebene, Stärkung und Ausweitung bewährter Verfahren, um 

unter anderem vielfältige Arbeitskräfte zu gewinnen, sowie die Bereitstellung einer 

allgemeinen Übersicht; 
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c) Analyse der Ursachen des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels auf der Grundlage 

vorhandener Erkenntnisse und Daten, einschließlich derjenigen in Bezug auf die 

Qualität der Stellenangebote, damit bewertet werden kann, ob zusätzliche Maßnahmen 

erforderlich sind, um mehr Arbeitskräfte aller Qualifikationsniveaus für bestimmte 

Branchen zu gewinnen; 

d) Unterstützung der Mobilisierung von Akteuren, einschließlich der Industrie, 

Unternehmen, darunter KMU, der Sozialpartner und der Anbieter allgemeiner und 

beruflicher Bildung, wie Hochschulen, für die Förderung der Einführung von 

Lernprogrammen, die von den Akademien entwickelt wurden, und ihr mögliches 

Mitwirken bei dieser Einführung, das im Einklang mit den nationalen Gepflogenheiten 

erfolgt; 

e) Unterstützung der Nutzung der von den Akademien entwickelten Lernzertifikate ▌in den 

Mitgliedstaaten, um die Erkennung von Kompetenzen, die Anerkennung von 

Qualifikationen und die Abstimmung von Kompetenzen und verfügbaren Arbeitsplätzen 

zu fördern, unter anderem durch Förderung der Gültigkeit und Akzeptanz der Zertifikate 

auf dem gesamten Arbeitsmarkt der Europäischen Union; 

f) Überwachung der Nutzung und Anerkennung von Lernnachweisen und Beiträge zur 

Bereitstellung von Lösungen, wenn mit der Nichtanerkennung verbundene Probleme 

festgestellt werden; 
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g) soweit angemessen Erleichterung der Entwicklung – zur freiwilligen Nutzung durch die 

Mitgliedstaaten – von europäischen Berufsprofilen, die aus einem gemeinsamen Spektrum 

von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen für Schlüsselberufe im Bereich Netto-

Null-Technologien bestehen, wobei unter anderem auf die von den Akademien 

entwickelten Lernprogramme zurückgegriffen wird und gegebenenfalls die Terminologie 

der europäischen Klassifizierung für Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und 

Berufe (ESCO) verwendet wird, um die Transparenz und Mobilität zwischen 

Arbeitsplätzen und über die Grenzen des Binnenmarkts hinweg zu erleichtern; 

h) Förderung von Karriereaussichten und hochwertigen Arbeitsbedingungen, einschließlich 

angemessener Löhne, bei Arbeitsplätzen in Industrien für Netto-Null-Technologien, 

Integration von mehr Frauen und jungen Menschen, insbesondere diejenigen, die keine 

Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und keine Berufsausbildung absolvieren, 

älteren Menschen, Arbeitnehmern in Berufen, deren Fortbestehen gefährdet ist oder 

deren Inhalte und Aufgaben durch neue Technologien stark verändert werden, 

Menschen, die in Übergangsregionen arbeiten, und Menschen mit Behinderung in den 

Arbeitsmarkt für Industrien für Netto-Null-Technologien und Anwerbung qualifizierter 

Arbeitskräfte aus Drittländern durch Instrumente wie die Europäische Blaue Karte und 

im Einklang mit den nationalen Zuständigkeiten, Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten, um so eine größere Vielfalt bei den Arbeitskräften zu erreichen; 
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i) Förderung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte in der gesamten Union 

und Förderung der Veröffentlichung freier Stellen im Zusammenhang mit Netto-Null-

Technologien durch EURES im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/589 des 

Europäischen Parlaments und des Rates58; 

j) Erleichterung einer engeren Abstimmung und des Austauschs bewährter Verfahren und 

von Fachwissen zwischen den Mitgliedstaaten und innerhalb des Privatsektors, um die 

Verfügbarkeit von Kompetenzen im Bereich Netto-Null-Technologien zu verbessern, unter 

anderem durch Beiträge zur Politik der Union und der Mitgliedstaaten, um im Einklang 

mit den nationalen Zuständigkeiten, Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten und in 

Abstimmung mit den bereits bestehenden Strukturen der europäischen Zusammenarbeit 

in der allgemeinen und beruflichen Bildung neue Talente aus Drittländern und aller 

Bildungsniveaus anzuziehen; 

k) Ermittlung von Synergien mit bestehenden Bildungs- und Ausbildungsprogrammen, 

unter anderem mit dem Ziel, die Lernprogramme der Akademien auf die Bedürfnisse 

der Industrie in der Union abzustimmen. 

                                                 
58 Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 

2016 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den Zugang von 
Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere Integration der 
Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 492/2011 und (EU) 
Nr. 1296/2013 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1). 
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Kapitel VI 

Innovation 

Artikel 33 

Reallabore für Netto-Null-Technologien 

(1) Bis zum ... [neun Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] richten 

die Mitgliedstaaten bei der Einrichtung von Reallaboren für Netto-Null-Technologien 

eine oder mehrere Kontaktstellen ein oder benennen diese. Für jeden Antrag auf 

Einrichtung eines Reallabors für Netto-Null-Technologien gemäß diesem Artikel ist eine 

einzige Kontaktstelle zuständig. 

(2) Die Mitgliedstaaten können, gegebenenfalls gemeinsam mit lokalen und regionalen 

Behörden sowie anderen Mitgliedstaaten, auf eigene Initiative Reallabore für Netto-Null-

Technologien einrichten. Die Mitgliedstaaten richten in enger Zusammenarbeit mit der 

Industrie und gegebenenfalls Forschungseinrichtungen, den Sozialpartnern und der 

Zivilgesellschaft die Reallabore für Netto-Null-Technologien gemäß Absatz 1 auf Antrag 

eines Unternehmens, einer Organisation oder eines Konsortiums ein, das/die innovative 

Netto-Null-Technologien entwickelt, die in Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe a 

festgelegten Förderfähigkeits- und Auswahlkriterien erfüllt und von den zuständigen 

Behörden nach dem in Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten Auswahlverfahren 

ausgewählt wurde. 
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(3) Die Regelungen und Bedingungen für die Einrichtung und den Betrieb der Reallabore für 

Netto-Null-Technologien gemäß Absatz 2 werden im Wege von Durchführungsrechtsakten 

erlassen. Diese Regelungen und Bedingungen erhöhen die Flexibilität der zuständigen 

Behörden in Bezug auf die Priorisierung von Anträgen für Reallabore für Netto-Null-

Technologien und deren Genehmigung. Sie fördern Innovation und das regulatorische 

Lernen und berücksichtigen insbesondere die besonderen Umstände und Kapazitäten der 

teilnehmenden KMU und Start-up-Unternehmen. 

Die Durchführungsrechtsakte umfassen wesentliche gemeinsame Grundsätze zu den 

folgenden Aspekten: 

a) Förderfähigkeitskriterien und Auswahlverfahren für die Teilnahme an den 

Reallaboren für Netto-Null-Technologien; 

b) das Verfahren für die Beantragung von, die Teilnahme an und die Überwachung von 

Reallaboren für Netto-Null-Technologien sowie den Ausstieg aus und die 

Einstellung von diesen Reallaboren; 

c) die für die Teilnehmenden geltenden Bedingungen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(4) Die Beteiligung an den Reallaboren für Netto-Null-Technologien lässt die Aufsichts- und 

Abhilfebefugnisse der für die Beaufsichtigung des Reallabors für Netto-Null-

Technologien zuständigen Behörden unberührt. Die Testung, Entwicklung und 

Validierung innovativer Netto-Null-Technologien oder anderer innovativer Technologien 

erfolgt unter ▌Aufsicht und mit Unterstützung der zuständigen Behörden. Die zuständigen 

Behörden üben ihre Aufsichtsbefugnisse innerhalb der Grenzen der einschlägigen 

Rechtsvorschriften flexibel aus, passen die bestehenden Regulierungspraktiken an und 

nutzen ihre Ermessensbefugnisse bei der Umsetzung und Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften für ein spezifisches Reallabor-Projekt für Netto-Null-Technologien mit 

dem Ziel, Hindernisse zu beseitigen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die 

Rechtsunsicherheit zu verringern und Innovationen im Bereich Netto-Null-Technologien 

oder anderer innovativer Technologien zu fördern. 

(5) Für die Zwecke der Erreichung des Ziels dieses Artikels erwägen die zuständigen 

Behörden, ob sie Abweichungen oder Ausnahmen nach nationalem Recht gewähren, 

soweit dies nach dem einschlägigen Unionsrecht ▌zulässig ist. Die zuständigen Behörden 

stellen sicher, dass im Plan für Reallabore für Netto-Null-Technologien die 

Anforderungen des Unionsrechts und die Hauptziele und grundlegenden Anforderungen 

der ▌nationalen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Die zuständigen Behörden stellen 

sicher, dass alle erheblichen Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Umwelt, 

die bei der Entwicklung und Testung innovativer Netto-Null-Technologien oder anderer 

innovativer Technologien festgestellt werden, öffentlich bekannt gemacht werden und zu 

einer sofortigen Aussetzung des Entwicklungs- und Testverfahrens führen, bis dieses 

Risiko minimiert worden ist. Sind die zuständigen Behörden der Auffassung, dass das 

vorgeschlagene Projekt außergewöhnliche Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der 

Arbeitskräfte, der Bevölkerung oder der Umwelt birgt, insbesondere weil es sich auf die 

Testung, Entwicklung oder Validierung mit besonders giftigen Stoffen bezieht, so 

genehmigen sie den Plan für Reallabore für Netto-Null-Technologien nur dann, wenn sie 

sich davon überzeugt haben, dass angemessene Schutzmaßnahmen eingeleitet wurden, die 

dem festgestellten außergewöhnlichen Risiko Rechnung tragen. 
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▌ 

(6) Die am Reallabor für ▌Netto-Null-Technologien Beteiligten bleiben nach den geltenden 

Haftungsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten für materielle Schäden haftbar, 

die Dritten aus der Testung im Reallabor für Netto-Null-Technologien entstehen. 

(7) Die Laufzeit des Reallabors für Netto-Null-Technologien kann mit Zustimmung der 

zuständigen nationalen Behörde nach demselben Verfahren verlängert werden. 

(8) Die Reallabore für Netto-Null-Technologien werden so konzipiert und umgesetzt, dass sie 

gegebenenfalls die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

nationalen Behörden erleichtern. Die Mitgliedstaaten, die Reallabore für Netto-Null-

Technologien eingerichtet haben, koordinieren ihre Tätigkeiten und arbeiten im Rahmen 

der Plattform zusammen, um relevante Informationen mit anderen Mitgliedstaaten 

auszutauschen. Die Plattform kann Unternehmen, die an Reallaboren für Netto-Null-

Technologien teilgenommen haben, ersuchen, ihre Erfahrungen mit dem Prozess 

mitzuteilen. Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten auf der Plattform 

bereitgestellten Informationen und der dort geführten Diskussionen erstellt die 

Kommission regelmäßig einen Bericht über die Ergebnisse der Umsetzung von 

Reallaboren für Netto-Null-Technologien; in den Bericht werden auch bewährte 

Verfahren, gewonnene Erkenntnisse und Empfehlungen zur Einrichtung der Reallabore für 

Netto-Null-Technologien und gegebenenfalls zur Anwendung dieser Verordnung und 

anderer Rechtsvorschriften der Union innerhalb des Reallabors für Netto-Null-

Technologien in einer für dessen Zwecke angepassten Weise aufgenommen. 
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Artikel 34 

Maßnahmen für KMU und Start-up-Unternehmen 

(1) Die Mitgliedstaaten 

a) gewähren vorrangigen Zugang zu den innovativen Reallaboren für Netto-Null-

Technologien für KMU und Start-up-Unternehmen, soweit sie die in Artikel 33 

festgelegten Voraussetzungen erfüllen, 

b) organisieren Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Beteiligung von KMU und 

Start-up-Unternehmen an den Reallaboren für Netto-Null-Technologien, 

c) richten gegebenenfalls einen speziellen Kanal für die Kommunikation mit KMU und 

Start-up-Unternehmen ein, um Orientierungshilfen zu geben und Fragen zur 

Umsetzung von Artikel 33 zu beantworten. 

(2) Die Mitgliedstaaten tragen den spezifischen Interessen und Bedürfnissen von KMU und 

Start-up-Unternehmen Rechnung und leisten angemessene verwaltungstechnische 

Unterstützung für die Teilnahme an den Reallaboren für Netto-Null-Technologien. 

Unbeschadet der Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV informieren die 

Mitgliedstaaten KMU und Start-up-Unternehmen über verfügbare finanzielle 

Unterstützungen für ihre Tätigkeiten in den Reallaboren für Netto-Null-Technologien. 
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Artikel 35 

Einrichtung der Lenkungsgruppe für den Strategieplan für Energietechnologie 

(1) Es wird die Lenkungsgruppe für den Strategieplan für Energietechnologie (im 

Folgenden „Lenkungsgruppe für den SET-Plan“) eingerichtet. 

(2) Die Lenkungsgruppe für den SET-Plan nimmt die in dieser Verordnung festgelegten 

Aufgaben wahr. 

Artikel 36 

Aufgaben der Lenkungsgruppe für den SET-Plan 

(1) Die Lenkungsgruppe für den SET-Plan gibt Leitlinien und Vorgaben in Bezug auf den 

Strategieplan für Energietechnologie. 

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen der Lenkungsgruppe für 

den SET-Plan und gegebenenfalls auf Ersuchen mit Drittländern zusammen und 

stimmen sich ab, um einen Beitrag zur Förderung der Entwicklung sauberer, effizienter 

und kostengünstiger Energietechnologien zu leisten, indem die Koordinierung und 

Zusammenarbeit bei Forschung und Innovation im Bereich saubere Energie unterstützt 

wird. 

(3) Die Lenkungsgruppe für den SET-Plan berät und unterstützt die Kommission bei der 

Ausarbeitung von Initiativen im Zusammenhang mit den in den Absätzen 1 und 2 

genannten Aufgaben. 
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Artikel 37 

Struktur und Funktionsweise der Lenkungsgruppe für den SET-Plan 

(1) Die Lenkungsgruppe für den SET-Plan setzt sich aus den Mitgliedstaaten und der 

Kommission zusammen. Der Vorsitz wird von einem oder mehreren Vertretern der 

Kommission geführt. 

(2) Jeder Mitgliedstaat ernennt einen hochrangigen Vertreter für die Lenkungsgruppe für 

den SET-Plan. Soweit dies im Hinblick auf die Funktion und das Fachwissen 

zweckdienlich ist, kann ein Mitgliedstaat mehr als einen Vertreter in Bezug auf 

verschiedene Aufgaben der Lenkungsgruppe für den SET-Plan ernennen. Jeder 

Vertreter, der für die Lenkungsgruppe für den SET-Plan ernannt wird, hat einen 

Stellvertreter. 

(3) Auf Vorschlag der Kommission gibt sich die Lenkungsgruppe für den SET-Plan mit 

einfacher Mehrheit ihrer Mitglieder eine Geschäftsordnung. 

(4) Die Lenkungsgruppe für den SET-Plan tritt in regelmäßigen Abständen zusammen, um 

die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen. Die Lenkungsgruppe für den 

SET-Plan tritt, soweit erforderlich, auf der Grundlage eines begründeten Antrags der 

Kommission oder einer einfachen Mehrheit ihrer Mitglieder zusammen. 

(5) Die Kommission unterstützt die Lenkungsgruppe für den SET-Plan durch ein 

Exekutivsekretariat, das technische und logistische Unterstützung leistet. 

(6) Die Lenkungsgruppe für den SET-Plan kann ständige oder nichtständige 

Arbeitsgruppen und Taskforces zu spezifischen Fragen und Aufgaben einrichten. 
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Kapitel VII 

Governance 

Artikel 38 

Einrichtung und Aufgaben der Plattform für ein Netto-Null-Europa 

(1) Es wird die Plattform für ein Netto-Null-Europa (im Folgenden „Plattform“) eingerichtet. 

(2) Die Plattform nimmt die in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben wahr. 

(3) Die Plattform kann die Kommission und die Mitgliedstaaten bei ihren Maßnahmen zur 

Erreichung der in Kapitel I der vorliegenden Verordnung dargelegten Ziele beraten und 

unterstützen, wobei sie einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für die 

Mitgliedstaaten, soweit möglich, vermeidet und die nationalen Energie- und Klimapläne 

der Mitgliedstaaten berücksichtigt. 
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(4) Die Mitglieder der Plattform stimmen sich im Rahmen der Plattform über die Netto-Null-

Industriepartnerschaften ab, um im Einklang mit dem in Artikel 1 festgelegten allgemeinen 

Ziel dieser Verordnung dazu beizutragen, die weltweite Einführung von Netto-Null-

Technologien zu fördern, bei der Entwicklung innovativer Netto-Null-Technologien 

zusammenzuarbeiten und die Rolle der industriellen Fähigkeiten der Union bei der 

Vorbereitung der globalen Energiewende zu unterstützen. Die Plattform kann regelmäßig 

unter anderem folgende Themen erörtern: 

a) Möglichkeiten der Verbesserung und Förderung der Zusammenarbeit, des 

Fachwissens und des Technologieaustauschs entlang der Netto-Null-

Wertschöpfungskette zwischen der Union und Drittländern; 

b) die Resilienz, auch durch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallenden europäischen Industrien im 

Zusammenhang mit globalen Wertschöpfungsketten, und empfohlene 

Maßnahmen zur Verbesserung; 

c) gegebenenfalls Verbesserung der Kohärenz zwischen dieser Verordnung und 

anderen Initiativen der Union, die zu den Zielen dieser Verordnung beitragen 

könnten, und die Frage, ob diesbezüglich Empfehlungen abgegeben werden 

sollten; 

d) die Fortschritte bei Wertschöpfungsketten für Netto-Null-Technologien, laufende 

technologische und industrielle Veränderungen und mögliche künftige sich 

abzeichnende strategische Wertschöpfungsketten im Hinblick auf die Ziele dieser 

Verordnung; 
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e) bewährte Verfahren für die Umsetzung von Kapitel II Abschnitt II sowie auf 

Artikel 15 und 16 und die Verkürzung der Genehmigungsfristen; 

f) mögliche Vorgehensweisen gegen nichttarifäre Handelshemmnisse, z. B. durch die 

gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen oder durch 

Verpflichtungen zur Vermeidung von Ausfuhrbeschränkungen; 

g) die Frage, welchen Drittländern beim Abschluss von Netto-Null-

Industriepartnerschaften Vorrang gegeben werden könnte, unter Berücksichtigung 

i) des potenziellen Beitrags zur Versorgungssicherheit unter Einbeziehung ihrer 

Fertigungskapazität für Netto-Null-Technologien; 

ii) möglicher bestehender Kooperationsabkommen zwischen einem Drittland und 

der Union; 

iii) die Frage, ob der Rechtsrahmen eines Drittlands und seine Umsetzung die 

Überwachung, Vermeidung und Minimierung von Umweltauswirkungen, die 

Anwendung sozial verantwortlicher Verfahren, einschließlich der Achtung 

der Menschen- und Arbeitnehmerrechte und einer sinnvollen und gerechten 

Beteiligung lokaler Gemeinschaften, die Anwendung transparenter 

Geschäftspraktiken und die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf das 

ordnungsgemäße Funktionieren der öffentlichen Verwaltung und die 

Rechtsstaatlichkeit gewährleistet; 
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iv) der CO2-Injektionskapazitäten und -Speicherkapazitäten in ihrem 

Hoheitsgebiet; 

h) die Frage, wie Anreize für die Herstellung von Netto-Null-Technologien in der 

Union geschaffen werden können, indem die Finanzierung, der Rechtsrahmen 

und die Investitions- und Standortgarantien angegangen werden; 

i) die Bewertung der Anwendung von Handelsmaßnahmen in Netto-Null-Industrien. 

Dieser Absatz gilt unbeschadet der Vorrechte des Rates gemäß den Verträgen in Bezug 

auf nicht verbindliche internationale Instrumente. 

(5) Die Mitgliedstaaten können die Kommission bei der Durchführung der in der Netto-Null-

Industriepartnerschaft festgelegten Kooperationsmaßnahmen unterstützen. ▌ 

(6) Unter Berücksichtigung des Berichts der Kommission vom 24. Oktober 2023 mit dem 

Titel „Fortschritte bei der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Technologien für 

saubere Energie“ und der jährlichen Aufwandserhebung der Kommission von 2022 

erstattet die Kommission der Plattform Bericht über die Entwicklung des 

Regelungsaufwands für Netto-Null-Industrien in der Union. 

(7) Die Plattform stimmt sich regelmäßig mit dem Hochrangigen Forum für Normung ab, 

um den Einsatz von Normung zur Unterstützung der Entwicklung von Netto-Null-

Technologien in der Union zu erörtern. 
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Artikel 39 

Struktur und Funktionsweise der Plattform 

(1) Die Plattform setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission 

zusammen. Den Vorsitz führt ein Vertreter der Kommission. 

(2) Jeder Mitgliedstaat ernennt einen hochrangigen Vertreter für die Plattform. Soweit dies im 

Hinblick auf die Funktion und das Fachwissen zweckdienlich ist, kann ein Mitgliedstaat 

mehr als einen Vertreter in Bezug auf verschiedene Aufgaben der Plattform ernennen. 

Jeder Vertreter, der für die Plattform ernannt wird, hat einen Stellvertreter. Nur 

Mitgliedstaaten sind stimmberechtigt. Jeder Mitgliedstaat hat unabhängig von der Zahl 

seiner Vertreter nur eine Stimme. 

(3) Auf Vorschlag der Kommission gibt sich die Plattform mit einfacher Mehrheit ihrer 

Mitglieder eine Geschäftsordnung. 

(4) Die Plattform tritt in regelmäßigen Abständen zusammen, um die wirksame Erfüllung ihrer 

in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben zu gewährleisten. Die Plattform hält, soweit 

erforderlich, auf der Grundlage eines begründeten Antrags der Kommission oder eines 

Mitgliedstaats außerordentliche Sitzungen ab. 

(5) Die Kommission unterstützt die Plattform durch ein Exekutivsekretariat, das technische 

und logistische Unterstützung leistet. 
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(6) Die Plattform kann ständige oder nichtständige Untergruppen zu spezifischen Fragen und 

Aufgaben im Zusammenhang mit dieser Verordnung einrichten. 

Die Plattform richtet mindestens eine Untergruppe ein, um die angemessene Umsetzung 

der Akademien gemäß Kapitel V sicherzustellen. 

(7) Die Plattform lädt Vertreter des Europäischen Parlaments als Beobachter zu ihren 

Sitzungen ein, darunter auch zu den Sitzungen der in Absatz 6 genannten ständigen oder 

nichtständigen Untergruppen. Das Europäische Parlament erhält alle Unterlagen und 

Informationen im Zusammenhang mit der Arbeit der Plattform zur gleichen Zeit wie die 

Mitglieder der Plattform. 

(8) Die Plattform richtet eine Gruppe zur Netto-Null-Industrie ein. Diese Gruppe gibt auf 

eigene Initiative oder auf Ersuchen der Plattform Empfehlungen an die Plattform ab, 

um zur Erreichung der Ziele dieser Verordnung beizutragen. 

(9) Gegebenenfalls kann die Plattform oder die Kommission Sachverständige, die die 

Industrie, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und andere Dritte vertreten, 

zur Teilnahme an den Sitzungen der Plattform und ihrer Untergruppen einladen oder sie 

ersuchen, schriftliche Beiträge zu leisten. Diese Sachverständigen beteiligen sich nicht an 

der Entscheidungsfindung. 

(10) Die Plattform ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die sichere Handhabung und 

Verarbeitung vertraulicher und wirtschaftlich sensibler Informationen zu gewährleisten. 
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(11) Die Plattform bemüht sich nach Kräften, Entscheidungen einvernehmlich zu treffen. 

(12) Die Plattform stimmt sich mit bestehenden und einschlägigen Industrieallianzen ab, 

arbeitet mit ihnen zusammen und lädt sie gegebenenfalls zu ihren Sitzungen ein, 

darunter auch zu den Sitzungen der in Absatz 6 genannten ständigen oder 

nichtständigen Untergruppen. 

(13) Die Plattform tritt mindestens einmal jährlich mit Vertretern der in Artikel 35 genannten 

Lenkungsgruppe für den SET-Plan zusammen, um die jüngsten Entwicklungen und 

Synergien zwischen der Durchführung dieser Verordnung und der Umsetzung des 

Strategieplans für Energietechnologie zu erörtern und diesbezüglich Empfehlungen 

abzugeben. 

Artikel 40 

Wissenschaftliche Beratungsgruppe für den Regelungsaufwand der Netto-Null-Industrien 

(1) Es wird eine Wissenschaftliche Beratungsgruppe für den Regelungsaufwand der Netto-

Null-Industrien (im Folgenden „Wissenschaftliche Beratungsgruppe“) eingerichtet. 

(2) Die Wissenschaftliche Beratungsgruppe setzt sich aus mindestens sieben hochrangigen 

wissenschaftlichen Sachverständigen zusammen, die ein breites Spektrum einschlägiger 

Fachbereiche abdecken. Die Mitglieder der Wissenschaftlichen Beratungsgruppe 

erfüllen die in Absatz 4 festgelegten Kriterien. 

(3) Höchstens zwei Mitglieder der Wissenschaftlichen Beratungsgruppe besitzen die 

Staatsangehörigkeit desselben Mitgliedstaats. Die Mitglieder der Wissenschaftlichen 

Beratungsgruppe müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 
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(4) Die Mitglieder der Wissenschaftlichen Beratungsgruppe werden im Anschluss an ein 

offenes, faires und transparentes Auswahlverfahren für eine Amtszeit von vier Jahren 

ernannt, die einmal verlängert werden kann. Die Auswahl der Mitglieder erfolgt anhand 

folgender Kriterien: 

a) wissenschaftliche Spitzenleistungen; 

b) Erfahrung mit der Durchführung wissenschaftlicher Bewertungen und 

wissenschaftlicher Beratung in ihren Fachgebieten; 

c) Fachwissen im Bereich der öffentlichen Verwaltung oder in anderen für die 

Aufgaben der Wissenschaftlichen Beratungsgruppe relevanten Bereichen; 

d) Berufserfahrung in einem interdisziplinären Umfeld in einem internationalen 

Kontext. 

(5) Die Mitglieder der Wissenschaftlichen Beratungsgruppe werden ad personam ernannt 

und geben ihre Stellungnahmen unabhängig von den Mitgliedstaaten und den Organen 

der Union ab. Die Wissenschaftliche Beratungsgruppe wählt unter ihren Mitgliedern für 

einen Zeitraum von vier Jahren ihren Vorsitz. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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(6) Die Wissenschaftliche Beratungsgruppe übt ihre Tätigkeit ausschließlich in beratender 

Funktion aus und handelt unbeschadet des Initiativrechts der Kommission, der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung und der Prüfungs- und 

Qualitätskontrollfunktionen der Kommission im Rahmen des Ausschusses für 

Regulierungskontrolle. 

(7) Die Wissenschaftliche Beratungsgruppe unterstützt gemäß Absatz 6 die Arbeit der 

Kommission, des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten, wobei sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig handelt, indem sie Beratungsberichte zu 

den rechtlichen Auswirkungen des Unionsrechts auf die in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung fallenden Industrietätigkeiten und den damit verbunden 

Regelungsaufwand bereitstellt. Im Interesse einer kohärenten Beratung bewertet die 

Wissenschaftliche Beratungsgruppe die regulatorischen Auswirkungen auf die in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallenden Industrietätigkeiten und den damit 

verbunden Regelungsaufwand, wobei sie wissenschaftlich fundierte Methoden anwendet 

und gegebenenfalls das Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung berücksichtigt. 

(8) Die Kommission übernimmt die Sekretariatsgeschäfte der Wissenschaftlichen 

Beratungsgruppe. 

(9) Die Wissenschaftliche Beratungsgruppe tauscht sich regelmäßig mit der Plattform über 

ihre Arbeit aus. 
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Artikel 41 

Nationale Energie- und Klimapläne 

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen diese Verordnung bei der Ausarbeitung ihrer nationalen 

Energie- und Klimapläne, insbesondere in Bezug auf die Dimension „Forschung, Innovation und 

Wettbewerbsfähigkeit“ der Energieunion, in denen die Prioritäten der Strategie für die 

Energieunion und des Strategieplans für Energietechnologie zum Ausdruck kommen, und bei 

der Vorlage ihrer zweijährlichen Fortschrittsberichte gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 

2018/1999. 

Kapitel VIII 

Überwachung 

Artikel 42 

Überwachung 

(1) Die Kommission überwacht laufend 

a) die Fortschritte der Union in Bezug auf die in Artikel 1 genannten Ziele der Union, 

insbesondere die Risiken in Bezug auf die Versorgung mit Netto-Null-

Technologien, die den Wettbewerb verzerren und den Binnenmarkt fragmentieren 

würden, und die damit verbundenen Auswirkungen dieser Verordnung; 

b) die Fortschritte der Union bei der Erfüllung der in Artikel 5 genannten Richtwerte 

unter Berücksichtigung der Beschränkungen und Möglichkeiten des Weltmarkts; 
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c) den Wert oder das Volumen der Einfuhren von Netto-Null-Technologien in das 

Gebiet der Union und deren Ausfuhren aus dem Gebiet der Union; 

d) die Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels der CO2-Injektionskapazität auf 

Unionsebene gemäß Artikel 20 sowie bei der damit zusammenhängenden CO2-

Transportinfrastruktur und den damit zusammenhängenden CO2-

Abscheidungstätigkeiten. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen zu diesem Zweck benannten nationalen Behörden 

erheben und stellen die gemäß Absatz 1 erforderlichen Daten und sonstigen Nachweise zur 

Verfügung. 

 Insbesondere erheben sie mindestens alle drei Jahre Daten über 

a) Hindernisse für den Handel mit Netto-Null-Technologien oder mit Waren, die 

Netto-Null-Technologien nutzen, innerhalb des Binnenmarkts und deren mögliche 

Ursachen, auch wenn diese Hindernisse auf Störungen der globalen Lieferkette 

zurückzuführen sind; 

b) Entwicklungen bei Netto-Null-Technologien und Markttrends sowie Marktpreise 

für die jeweiligen Netto-Null-Technologien, einschließlich Informationen über 

Auktionen, ihre Häufigkeit, ihre Zuschlagspreise und ihr Volumen, die für die 

Erfüllung der Anforderungen nach Kapitel IV relevant sind; 
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c) die Fertigungskapazität für Netto-Null-Technologien und damit zusammenhängende 

Tätigkeiten, einschließlich Daten über Beschäftigung und Kompetenzen ▌; 

▌ 

d) die Anzahl der KMU, die an Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien 

beteiligt sind, 

e) die folgenden Informationen im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren pro 

Netto-Null-Technologie: 

i) die Zahl der eingeleiteten Genehmigungsverfahren, die Zahl der abgelehnten 

Anträge und die Zahl der getroffenen umfassenden Entscheidungen unter 

Angabe, ob das Projekt genehmigt oder abgelehnt wurde; 

ii) die Dauer der Genehmigungsverfahren, wenn eine umfassende 

Entscheidung getroffen wurde, einschließlich der Dauer der 

Fristverlängerungen; 

iii) Angaben zu den Ressourcen, die für den Betrieb der zentralen Kontaktstelle 

zugewiesen wurden; 

▌ 

f) die Anzahl und Art der Reallabore für Netto-Null-Technologien ▌; 

g) die Menge an dauerhaft unterirdisch gespeichertem CO2 gemäß der 

Richtlinie 2009/31/EG. 

▌ 
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(3) Wenn die in Absatz 2 genannten Daten nicht bereits Bestandteil der nationalen Energie- 

und Klimapläne sind oder sich nicht mit den Elementen der nationalen Energie- und 

Klimapläne im Einklang befinden, übermittelt jeder Mitgliedstaat der Kommission bis 

zum 15. März 2027 und danach alle drei Jahre einen Bericht mit diesen Daten. 

(4) Die Berichtspflicht gemäß Absatz 3 dieses Artikels gilt nicht, wenn die Mitgliedstaaten 

der Auffassung sind, dass dies gemäß Artikel 346 AEUV ihren wesentlichen 

Sicherheitsinteressen widerspricht. 

(5) Der Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Bereitstellung einer Vorlage für 

die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Berichte erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

▌ 

(6) Auf der Grundlage der gemäß Absatz 3 dieses Artikels vorgelegten Berichte überwacht die 

Kommission die Fortschritte der Union gemäß Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels und 

veröffentlicht diesbezügliche Empfehlungen als Teil der Jahresberichte über die 

Wettbewerbsfähigkeit von Technologien für saubere Energie gemäß Artikel 35 Absatz 2 

Buchstabe m der Verordnung (EU) 2018/1999. In den Empfehlungen wird auch geprüft, 

ob alle Netto-Null-Technologien, die zur Verwirklichung der in Artikel 1 der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Ziele erforderlich sind, von dieser Verordnung 

erfasst werden. 
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(7) Auf der Grundlage der gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2009/31/EG vorgelegten Entwürfe 

von Genehmigungsanträgen und der gemäß Artikel 21 Absatz 2 und Artikel 23 Absätze 4 

und 6 dieser Verordnung vorgelegten Berichte überwacht die Kommission die Fortschritte 

bei der Erreichung des unionsweiten Ziels für die CO2-Injektionskapazität gemäß 

Absatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels. Die Kommission erstattet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat jährlich Bericht. 

(8) Die Kommission unterrichtet die Plattform über ihre Erkenntnisse im Zusammenhang 

mit diesem Artikel. 

Kapitel IX 

Schlussbestimmungen 

Artikel 43 

Befugnisübertragung 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 44 delegierte Rechtsakte zu erlassen, 

um die Modalitäten zu ändern, nach denen Vereinbarungen zwischen den in Artikel 23 Absatz 1 

genannten Einrichtungen sowie Investitionen in Speicherkapazitäten, die sich im Besitz Dritter 

befinden, bei der Erfüllung ihres individuellen Beitrags gemäß Artikel 23 Absatz 5 berücksichtigt 

werden und den Inhalt der in Artikel 23 Absatz 6 genannten Berichte festzulegen. 
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Artikel 44 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 23 Absatz 12, Artikel 43 

und Artikel 46 Absatz 7 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 

… [Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission legt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung vor. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 23 Absatz 12, Artikel 43 und Artikel 46 Absatz 7 

kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 23 Absatz 12, Artikel 43 oder Artikel 46 

Absatz 7 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 45 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. Bei Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit Artikel 25 der vorliegenden Verordnung wird die Kommission von 

dem mit dem Beschluss 71/306/EWG des Rates59 eingesetzten Beratenden Ausschuss für 

öffentliche Aufträge unterstützt. Bei Angelegenheiten im Zusammenhang mit Artikel 26 

der vorliegenden Verordnung wird die Kommission von dem nach Artikel 44 der 

Verordnung (EU) 2018/1999 eingerichteten Ausschuss für die Energieunion unterstützt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                 
59 Beschluss des Rates 71/306/EWG vom 26. Juli 1971 zur Einsetzung eines Beratenden 

Ausschusses für öffentliche Bauaufträge (ABl. L 185 vom 16.8.1971, S. 15). 
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Artikel 46 

Bewertung 

(1) Bis zum … [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] und danach 

alle drei Jahre bewertet die Kommission diese Verordnung und legt dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht 

mit ihren wichtigsten Ergebnissen vor. 

(2) Bei der in Absatz 1 genannten Bewertung wird geprüft, ob 

a) die in Artikel 1 dieser Verordnung festgelegten Ziele erreicht wurden, 

insbesondere ihr Beitrag zum Funktionieren des Binnenmarktes, und welche 

Auswirkungen diese Verordnung auf gewerbliche Nutzer, insbesondere KMU, und 

Endnutzer sowie auf die Ziele des europäischen Grünen Deals hat; 

b) diese Verordnung für die Zeit nach 2030 und im Hinblick auf das in Artikel 1 

genannte längerfristige Ziel der Klimaneutralität bis 2050 geeignet sind, wobei 

unter anderem einer möglichen Aufnahme in diese Verordnung anderer 

Technologien, die bei der Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität bis 2050 

eine wichtige Rolle haben können, Rechnung getragen wird; 

c) ob Richtwerte für bestimmte Technologien erforderlich sind, um die 

Versorgungssicherheit der Union in Bezug auf diese Technologien zu erreichen. 
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(3) In der Bewertung wird Folgendes berücksichtigt: 

a) die Ergebnisse des Überwachungsprozesses gemäß Artikel 42; 

b) der Technologiebedarf, der sich aus den Aktualisierungen der nationalen Energie- 

und Klimapläne ergibt, einschließlich des Strategieplans für Energietechnologie, 

wobei dem jüngsten Bericht über die Lage der Energieunion Rechnung zu tragen 

ist. 

(4) Innerhalb des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zeitraums sowie nach 

jeder Erneuerung oder Aktualisierung der nationalen Energie- und Klimapläne und 

nach Konsultation der Plattform bewertet die Kommission, ob die in Artikel 4 festgelegte 

Liste der Netto-Null-Technologien ausgeweitet werden muss, und legt gegebenenfalls 

einen Vorschlag vor. 

(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle ihnen 

vorliegenden einschlägigen Informationen, die die Kommission für die Ausarbeitung des 

in Absatz 1 genannten Berichts benötigt. 
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(6) Gelangt die Kommission auf der Grundlage des in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Berichts zu dem Schluss, dass die Union die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Ziele 

voraussichtlich nicht erreichen wird, so bewertet sie nach Konsultation der Plattform die 

Durchführbarkeit und Verhältnismäßigkeit der Vorlage von Vorschlägen für 

Maßnahmen, um die Verwirklichung dieser Ziele sicherzustellen. 

(7) Bis zum … [neun Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlässt 

die Kommission gemäß Artikel 44 einen delegierten Rechtsakt zur Änderung des 

Anhangs auf der Grundlage der in Artikel 4 aufgeführten Liste der Netto-Null-

Technologien, um die Unterkategorien innerhalb der Netto-Null-Technologien und die 

Liste der für diese Technologien verwendeten spezifischen Bauteile zu ermitteln. Dieser 

delegierte Rechtsakt – sowie jeder künftige delegierte Rechtsakt zur Änderung des 

Anhangs X – stützt sich auf eine umfassende Bewertung, um spezifische wesentliche 

Bauteile zu ermitteln, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen 

werden kann, dass sie in erster Linie für Netto-Null-Technologien verwendet werden. 

Diese Bewertung stützt sich auf eine methodische Analyse der Lieferketten der Netto-

Null-Technologien, wobei insbesondere die kommerzielle Verfügbarkeit der Bauteile, 

ein angemessener Detaillierungsgrad und technologische Entwicklungen zu 

berücksichtigen sind. Die Kommission kann diesen delegierten Rechtsakt auf der 

Grundlage dieser Bewertung überprüfen. 
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Artikel 47 

Umgang mit vertraulichen Informationen 

(1) Die im Zuge der Durchführung dieser Verordnung erlangten Informationen dürfen nur für 

die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden und sind durch die einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten geschützt. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten nach Maßgabe des Unionsrechts 

und des einschlägigen nationalen Rechts den Schutz von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen und anderen in Anwendung dieser Verordnung gewonnenen und 

verarbeiteten sensiblen, vertraulichen und geheimen Informationen, einschließlich 

Empfehlungen und zu ergreifender Maßnahmen. 

(3) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass im Einklang mit den 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten der 

Geheimhaltungsgrad von Verschlusssachen, die im Rahmen dieser Verordnung 

bereitgestellt oder ausgetauscht werden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 

Herausgebers weder herabgestuft noch aufgehoben wird. 

(4) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Offenlegung zusammengefasster 

Informationen gemäß Artikel 23 seine nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigen 

könnte, so kann er mit einer begründeten Mitteilung Einwände gegen die Offenlegung 

durch die Kommission erheben. 
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(5) Die Kommission und die nationalen Behörden, ihre Beamten, Bediensteten und sonstigen 

Personen, die unter ihrer Aufsicht arbeiten, gewährleisten im Einklang mit den 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten die Vertraulichkeit 

der bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Tätigkeiten gewonnenen Informationen. 

Diese Verpflichtung gilt auch für alle Vertreter der Mitgliedstaaten, Beobachter, 

Sachverständige und andere Personen, die gemäß Artikel 39 an den Sitzungen der 

Plattform teilnehmen. 

Artikel 48 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 

Die Verordnung (EU) 2018/1724 wird wie folgt geändert: 

1. In Anhang I wird in der ersten Spalte eine neue Zeile „R. Projekte zur Fertigung von 

Netto-Null-Technologien“ angefügt. 

2. In Anhang I werden in der zweiten Spalte in der Zeile „R. Projekte zur Fertigung von 

Netto-Null-Technologien“ folgende Punkte angefügt: 

„1. Informationen zum Genehmigungsverfahren 

2. Finanzierungs- und Investitionsdienstleistungen 

3. Finanzierungsmöglichkeiten auf Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten 
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4. Dienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen, darunter u. a. 

Körperschaftsteuererklärungen, lokale Steuergesetze und Arbeitsrecht“ 

3. In Anhang II wird in der ersten Spalte eine neue Zeile „Projekte zur Fertigung von Netto-

Null-Technologien“ angefügt. 

4. In Anhang II werden in der zweiten Spalte in der Zeile „Projekte zur Fertigung von Netto-

Null-Technologien“ folgender Punkt angefügt: 

„Verfahren für alle einschlägigen ▌Genehmigungen für den Bau, den Ausbau, die 

Umwandlung und den Betrieb von Projekten zur Fertigung von Netto-Null-Technologien 

und strategischen Projekten für Netto-Null-Technologien, einschließlich 

Baugenehmigungen, chemikalienbezogene Genehmigungen und 

Netzanschlussgenehmigungen sowie Umweltprüfungen und -genehmigungen sofern 

erforderlich, die alle administrativen ▌Anträge und Verfahren umfassen“ 

5. In Anhang II wird in der dritten Spalte in der Zeile „Projekte zur Fertigung von Netto-

Null-Technologien“ folgender Punkt angefügt: 

„Alle Ergebnisse im Zusammenhang mit den Verfahren, die von der Bestätigung der 

Vollständigkeit des Antrags bis zur Mitteilung der umfassenden Entscheidung über das 

Ergebnis des Verfahrens durch die benannte Kontaktstelle reichen“ 

6. In Anhang III wird folgender Punkt angefügt: 

„8. Zentrale Kontaktstellen, die gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) …/… 

des Europäischen Parlaments und des Rates60+ – auch für die Zwecke von 

Artikel 18 Absatz 1 – der Netto-Null-Industrie-Verordnung eingerichtet oder 

benannt wurden, und Kontaktstellen, die gemäß Artikel 33 Absatz 1 der genannten 

Verordnung eingerichtet oder benannt wurden“. 

                                                 
60  Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur Schaffung 

eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung 
von Netto-Null -Technologien und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (ABl. L 
…, ELI: …). 

+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 45/24 
(2023/0081(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel sowie die 
Amtsblattfundstelle und ELI jener Verordnung einfügen. 
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Artikel 49 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung].  

(3) Bis zum … [zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] gilt Artikel 25 

Absatz 1 nur für Aufträge, die von zentralen Beschaffungsstellen im Sinne des Artikels 2 

Absatz 1 Nummer 16 der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 2 Absatz 1 Nummer 12 der 

Richtlinie 2014/25/EU geschlossen werden, und für Aufträge, deren Wert 25 Mio. EUR 

oder mehr beträgt. 

(4) Die Artikel 26 und 28 gelten ab dem … [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin 
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ANHANG 

Liste der Endprodukte und spezifischen Bauteile, die als in erster Linie für die Herstellung 

von Netto-Null-Technologien verwendet gelten 

 

Unterkategorien innerhalb der 
Netto-Null-Technologien 

Bauteile, die in 
erster Linie für die 
Zwecke der Netto-
Null-Technologien 
verwendet werden 

So
la

rt
ec

hn
ol

og
ie

n 

Photovoltaische 
Solartechnologien 

 

Thermoelektrische 
Solartechnologien 

 

Thermische Solartechnologien  

Sonstige Solartechnologien 

T
ec

hn
ol

og
ie

n 
fü

r 
O

ns
ho

re
-W

in
dk

ra
ft

 
un

d 
er

ne
ue

rb
ar

e 
O

ff
sh

or
e -

E
ne

rg
ie

 Technologien für Onshore-
Windkraft 

 

Technologien für erneuerbare 
Offshore-Energie 

 

B
at

te
ri

e-
 

un
d 

E
ne

rg
ie

sp
ei

ch
er

te
ch

no
lo

gi
en

 Batterietechnologien 
 

Energiespeichertechnologien 
 

W
är

m
ep

um
pe

n 
un

d 
T

ec
hn

ol
og

ie
n 

fü
r 

ge
ot

he
rm

is
ch

e 
E

ne
rg

ie
 

Technologien für Wärmepumpen 
 

Technologien für geothermische 
Energie 
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Unterkategorien innerhalb der 
Netto-Null-Technologien 

Bauteile, die in 
erster Linie für die 
Zwecke der Netto-
Null-Technologien 
verwendet werden 

W
as

se
rs

to
ff

te
ch

no
lo

gi
en

 
Elektrolyseure 

 

Wasserstoff-Brennstoffzellen 
 

Sonstige Wasserstofftechnologien 
 

T
ec

hn
ol

og
ie

n 
fü

r 
na

ch
ha

lti
ge

s 
B

io
ga

s 
un

d 
B

io
m

et
ha

n 

Technologien für nachhaltiges 
Biogas 

 

Technologien für nachhaltiges 
Biomethan 

 

T
ec

hn
ol

og
ie

n 
zu

r 
A

bs
ch

ei
du

ng
 

un
d 

Sp
ei

ch
er

un
g 

vo
n 

C
O

2 

Technologien zur Abscheidung 
von CO2 

 

Technologien zur Speicherung 
von CO2 

 

www.parlament.gv.at



 

 341 

 

Unterkategorien innerhalb der 
Netto-Null-Technologien 

Bauteile, die in 
erster Linie für die 
Zwecke der Netto-
Null-Technologien 
verwendet werden 

St
ro

m
ne

tz
te

ch
no

lo
gi

en
 

Stromnetztechnologien 
 

Elektrische Ladetechnologien für 
den Verkehr 

 

Technologien zur Digitalisierung 
des Netzes 

 

Sonstige Stromnetztechnologien  

T
ec

hn
ol

og
ie

n 
fü

r 
K

er
ns

pa
ltu

ng
se

ne
rg

ie
 

Technologien für 
Kernspaltungsenergie 

 

Technologien für den 
Kernbrennstoffkreislauf 

 

T
ec

hn
ol

og
ie

n 
fü

r 
na

ch
ha

lti
ge

 
al
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0291
Einwand gegen einen delegierten Rechtsakt: Änderung der Tabelle in 
Abschnitt I des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu der Delegierten 
Verordnung der Kommission vom 14. März 2024 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2016/1675 durch Aufnahme Kenias und Namibias in die Tabelle in 
Abschnitt I des Anhangs sowie Streichung von Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda 
und der Vereinigten Arabischen Emirate aus dieser Tabelle (C(2024)1754) –
2024/2688(DEA))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung der Kommission (C(2016)07495),

– gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission1, insbesondere Artikel 9 Absatz 2 und 
Artikel 64 Absatz 5,

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 
14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments 
und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko2, die strategische 
Mängel aufweisen, insbesondere den Anhang,

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres,

– gestützt auf Artikel 111 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 der 
Kommission, deren Anhang sowie mit der Delegierten Änderungsverordnung der 
Kommission vom 14. März 2024 Drittländer mit hohem Risiko ermittelt werden, die 

                                                
1 ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73.
2 ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1.
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strategische Mängel im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung aufweisen, die Risiken für das Finanzsystem der Europäischen 
Union darstellen, weshalb die verpflichteten Einrichtungen der Union in dieser Hinsicht 
gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden ergreifen müssen; 

B. in der Erwägung, dass sich die Kommission gemäß der in der Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen vom 7. Mai 2020 dargelegten Methode von 2020 zur 
Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 (im 
Folgenden „Methode von 2020“) weitgehend auf die Bewertungen von Drittländern 
stützen kann, die von internationalen Gremien wie der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF) durchgeführt werden, da die 
Bewertung durch die FATF nach einem ordnungsgemäßen Verfahren erfolgt, das auf 
objektiven Kriterien beruht, und die spezifischen Schwellenwerte für die Aufnahme in 
die Liste die Ermittlung von Ländern mit sehr erheblichen und tief greifenden 
strategischen Mängeln ermöglicht; in der Erwägung, dass bei Drittländern, die der 
FATF zufolge ein Risiko für das internationale Finanzsystem darstellen, grundsätzlich 
davon ausgegangen wird, dass sie auch ein Risiko für den Binnenmarkt darstellen; 

C. in der Erwägung, dass es sich bei der Bewertung durch die Kommission jedoch um ein 
eigenständiges Verfahren handelt, und dass diese Bewertung auf eine umfassende und 
unvoreingenommene Weise durchgeführt werden muss, wobei alle Drittländer auf der 
Grundlage derselben Kriterien bewertet werden müssen, die in Artikel 9 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/849 dargelegt sind; 

D. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament erwartet, dass die Kommission ihre 
eigene Bewertung unter Berücksichtigung der besonderen Anfälligkeiten des 
Binnenmarkts durchführt und sich nicht ausschließlich auf die von der FATF 
durchgeführten Bewertungen stützt; 

E. in der Erwägung, dass nach der Methode von 2020 ein Drittland, das von der FATF von 
der Liste gestrichen wurde, auf der Unionsliste der Drittländer mit hohem Risiko 
verbleibt, bis festgestellt wird, dass dieses Drittland die Kriterien der Union für die 
Streichung aus der Liste erfüllt; in der Erwägung, dass bei diesem eigenständigen 
Verfahren vorausgesetzt wird, dass bei der Streichung von der Liste durch die Union 
konkrete Gewähr vorliegt, dass dieses Drittland kein hohes spezifisches Risiko für die 
Integrität des EU-Binnenmarkts mehr darstellt; in der Erwägung, dass die Gründlichkeit 
der von der Kommission vorgenommenen Bewertung einerseits den festgestellten 
Mängeln und andererseits dem Ausmaß, in dem der Binnenmarkt dem Drittland im 
Einzelnen ausgesetzt ist, angemessen sein sollte; 

F. in der Erwägung, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ein wichtiger 
globaler Finanz- und Handelsknotenpunkt sind, der aufgrund der geografischen Lage 
und der dortigen dienstleistungsorientierten Volkswirtschaft, die Handel und 
Auslandsinvestitionen in großem Umfang anzieht, erhebliche Risiken birgt; in der 
Erwägung, dass die VAE für die Union als ihr Hauptexportziel und -investitionspartner 
in der Region Naher Osten und Nordafrika ein immer wichtigerer Wirtschaftspartner 
sind; in der Erwägung, dass die VAE zudem für Wirtschaftsbeteiligte in der Union ein 
wichtiger Handels- und Logistikknotenpunkt in der Region sind; in der Erwägung, dass 
sich das Volumen des bilateralen Handels zwischen der Union und den VAE im Jahr 
2022 auf 49 Mrd. EUR belief, was einem Anstieg im Jahresvergleich um 27 % 
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entspricht, und die Union damit nach China der zweitgrößte Handelspartner der VAE 
ist; in der Erwägung, dass die bilateralen ausländischen Direktinvestitionen im Jahr 
2021 zusammengenommen auf 277 Mrd. EUR gestiegen sind (letzter verfügbarer 
Stand) und die Union somit mit erheblichem Abstand der größte Investor in den VAE 
ist; 

G. in der Erwägung, dass die FATF die VAE am 23. Februar 2024 von ihrer Liste der 
Länder gestrichen hat, die einer verstärkten Beobachtung unterliegen, und dabei auf 
erhebliche Fortschritte der VAE bei der Verbesserung ihres Systems zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwies; in der Erwägung, dass die 
FATF unter anderem auf den zunehmenden Informationsaustausch vonseiten der VAE, 
ein besseres Verständnis der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die 
Fortschritte bei der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung dieser Phänomene und 
die zunehmende Übermittlung von Verdachtsmeldungen und Ermittlungen hinweist; 

H. in der Erwägung, dass die Kommission am 14. März 2024 eine Delegierte Verordnung 
zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 durch Aufnahme Kenias 
und Namibias in die Tabelle in Abschnitt I des Anhangs sowie Streichung von 
Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda und der Vereinigten Arabischen Emirate aus 
dieser Tabelle angenommen hat; 

I. in der Erwägung, dass das Parlament der Ansicht ist, dass die Liste der Kriterien in 
Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 nicht erschöpfend ist („insbesondere“) 
und dass Vortaten der Geldwäsche, wie die Umgehung von Sanktionen, unter diese 
Kriterien fallen könnten und im eigenständigen Bewertungsprozess der Kommission 
angemessen berücksichtigt werden sollten; 

J. in der Erwägung, dass es stichhaltige und aktuelle Hinweise darauf gibt, dass die VAE, 
Gibraltar und Panama keine ausreichenden Bemühungen unternehmen, um gegen die 
Umgehung der als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gegen 
Russland verhängten Sanktionen, einschließlich gezielter finanzieller Sanktionen gegen 
Einzelpersonen, vorzugehen, oder deren Umgehung sogar erleichtern; in der Erwägung, 
dass diese Länder direkt oder indirekt als Plattformen für die Umgehung von 
Sanktionen fungieren können, wodurch die Bemühungen der Union, Russlands 
Kriegsmaschinerie zu stoppen, untergraben werden; 

K. in der Erwägung, dass das Finanzministerium der Vereinigten Staaten von Amerika mit 
der Executive Order (E.O.) 14024 vom 12. Dezember 2023 wegen der Lieferung von 
Technologie, Ausrüstung und Ressourcen nach Russland Sanktionen gegen 
Organisationen mit Sitz in den VAE verhängt hat; 

L. in der Erwägung, dass es glaubwürdige Anzeichen dafür gibt, dass die VAE eine 
wichtige Rolle bei „Cash-for-gold“-Praktiken spielen, mit denen Millionen US-Dollar- 
und Euro-Banknoten nach Russland gelangen, obwohl solche Ausfuhren von Banknoten 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates verboten sind; 

M. in der Erwägung, dass Panama verdächtigt wird, die Umgehung der von den G7-Staaten 
verhängten Preisobergrenze auf Öl aus Russland zu begünstigen, worauf die 
Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigten Königreich und die Kommission in 
einem Schreiben vom Dezember 2023 warnend hingewiesen haben; 
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N. in der Erwägung, dass das Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich über die Kolonie Gibraltar nach dem Brexit noch nicht 
abgeschlossen wurde; in der Erwägung, dass das Abkommen derzeit ausgearbeitet wird 
und der Inhalt noch nicht offengelegt wurde; 

O. in der Erwägung, dass der Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich über die Kolonie Gibraltar von wesentlicher 
Bedeutung ist, und zwar nicht nur bezüglich der sozioökonomischen Auswirkungen auf 
das Gebiet, sondern auch für die Stabilität und verantwortungsvolle Verwaltung eines 
wichtigen und anfälligen äußeren Zugangstors von einem Drittland zur Europäischen 
Union; 

P. in der Erwägung, dass Gibraltar beim Pro-Kopf-BIP weltweit an dritter Stelle liegt, 
obwohl dort lediglich 32 000 Einwohner leben und es keine natürlichen Ressourcen 
gibt; in der Erwägung, dass sich diese privilegierte Situation aus dem Verkauf von 
Erzeugnissen, die den europäischen Steuern auf Alkohol, Tabak und Erdölderivate 
unterliegen, Online-Glücksspielen, die einst ein Viertel des Weltmarkts ausmachten, 
und der Tätigkeit gebietsansässiger Unternehmen ergibt, die von der 
Körperschaftssteuer auf Gewinne aus Tätigkeiten außerhalb des Hoheitsgebiets befreit 
sind; 

Q. in der Erwägung, dass das Vorgehen gegen Steuerbetrug und Steueroasen sowie die 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche eine 
Priorität der Europäischen Union ist; in der Erwägung, dass es im Interesse der 
Europäischen Union liegt, ihre Rechtsvorschriften gewissenhaft anzuwenden, auch in 
Bereichen wie Steuern, Justiz, innere Angelegenheiten, Fischerei und Luftfahrt; 

R. in der Erwägung, dass laut dem Abschlussbericht S/2024/65 der 
Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen für Sudan vom 15. Januar 2024 
Organisationen mit Sitz in den VAE an der Geldwäsche von Erträgen aus 
Konfliktgebieten wie den Goldminen in Sudan beteiligt sind; in der Erwägung, dass 
diese Tätigkeiten gegen die Sanktionen der Union gegen sudanesische Organisationen 
gemäß der Verordnung (EU) 2023/2147 des Rates über restriktive Maßnahmen 
angesichts von Handlungen, die die Stabilität und den politischen Übergang Sudans 
untergraben, verstoßen könnten; 

S. in der Erwägung, dass aus dem Bericht der Sachverständigengruppe der Vereinten 
Nationen für Sudan hervorgeht, dass Organisationen mit Sitz in den VAE an der 
Lieferung von Waffen an mit den Rapid Support Forces verbundene sudanesische 
Organisationen beteiligt sind, was einen Verstoß gegen das Waffenembargo des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und die Durchführungsverordnung (EU) 
2024/384 des Rates darstellt; 

T. in der Erwägung, dass glaubwürdige Organisationen der Zivilgesellschaft trotz der 
Neubewertung der FATF kürzlich auf nach wie vor bestehende Mängel im System der 
VAE zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie auf das 
Fehlen eines echten Engagements zur Beseitigung von Mängeln bei der Bekämpfung 
von Geldwäsche und Finanzkriminalität hingewiesen haben; 

U. in der Erwägung, dass Organisationen der Zivilgesellschaft insbesondere bemängelt 
haben, dass die VAE nach wie vor zu den größten Anbietern im Bereich 
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Finanzgeheimnisse auf der Welt gehören, und ihre Besorgnis über die vor dem 
Hintergrund des Risikoprofils der VAE und trotz prominenter Skandale unter 
Beteiligung von insbesondere politisch exponierten Personen geringe Zahl damit 
zusammenhängender Ermittlungen und Strafverfolgungen wegen Finanzdelikten zum 
Ausdruck gebracht haben; in der Erwägung, dass Organisationen der Zivilgesellschaft 
auch ihre Besorgnis über die anhaltend schlechte Bilanz der VAE bei der internen 
Zusammenarbeit und dem Austausch einschlägiger Informationen zur Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Finanzkriminalität zum Ausdruck gebracht haben; 

V. in der Erwägung, dass im System zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in den VAE unbestreitbar Fortschritte erzielt wurden und dies 
sehr begrüßt wird, der Schutz der Integrität des Finanzsystems der Union bei einer 
Streichung der VAE von der Liste der Drittländer mit hohem Risiko angesichts der oben 
dargelegten Punkte jedoch möglicherweise nicht angemessen gewährleistet wäre, da der 
Binnenmarkt den VAE als Finanz- und Handelsknotenpunkt in hohem Maße ausgesetzt 
ist; in der Erwägung, dass vor der Streichung des Landes von der Liste eine 
gründlichere Bewertung der Risiken und wirksamen Reformen in den VAE erforderlich 
ist; 

1. erhebt Einwände gegen die Delegierte Verordnung der Kommission; 

2. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln und 
sie darauf hinzuweisen, dass die Delegierte Verordnung nicht in Kraft treten kann; 

3. fordert die Kommission auf, einen neuen delegierten Rechtsakt vorzulegen, in dem die 
genannten Bedenken berücksichtigt werden; 

4. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat sowie den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0306
Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Abkommen: Teilnahme von Ägypten an 
den Programmen der Union
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss — im Namen der Union — des 
Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Arabischen Republik Ägypten andererseits über ein Rahmenabkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Arabischen Republik Ägypten über die allgemeinen 
Grundsätze für die Teilnahme der Arabischen Republik Ägypten an den Programmen 
der Union (15093/2023 – C9-0017/2024 – 2023/0220(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15093/2023),

– unter Hinweis auf das Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung 
einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Arabischen Republik Ägypten andererseits über ein 
Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der Arabischen Republik 
Ägypten über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Arabischen Republik 
Ägypten an den Programmen der Union (15086/2023),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 212 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C9-0017/2024),

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A9-0175/2024),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls;

2. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
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Arabischen Republik Ägypten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0316
Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt: Neuartige Lebensmittel -
Begriffsbestimmung für „technisch hergestellte Nanomaterialien“
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu der Delegierten 
Verordnung der Kommission vom 14. März 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) 
2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates über neuartige Lebensmittel 
hinsichtlich der Begriffsbestimmung für „technisch hergestellte Nanomaterialien“ 
(C(2024)01612 – 2024/2691(DEA))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung der Kommission vom 14. März 2024 zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über neuartige Lebensmittel hinsichtlich der Begriffsbestimmung für „technisch 
hergestellte Nanomaterialien“ (C(2024)01612),

– gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. November 2015 über neuartige Lebensmittel, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission1, insbesondere auf 
Artikel 31 und Artikel 32 Absatz 6,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) 
Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der 
Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission 
und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission2, insbesondere auf Artikel 18 
Absatz 3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments 
                                                
1 ABl. L 327 vom 11.12.2015, S. 1. 
2 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18.
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und des Rates vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe3, 

– unter Hinweis auf die Unionslisten, die im Rahmen der Verordnung (EU) 
Nr. 1129/2011 der Kommission vom 11. November 2011 zur Änderung des Anhangs II 
der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf eine Liste der Lebensmittelzusatzstoffe der Europäischen Union4 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1130/2011 der Kommission vom 11. November 2011 zur 
Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Lebensmittelzusatzstoffe im Hinblick auf eine Liste der 
Europäischen Union der für die Verwendung in Lebensmittelzusatzstoffen, 
Lebensmittelenzymen, Lebensmittelaromen und Nährstoffen zugelassenen 
Lebensmittelzusatzstoffe5 erstellt wurden, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 257/2010 der Kommission vom 25. März 
2010 zur Aufstellung eines Programms zur Neubewertung zugelassener 
Lebensmittelzusatzstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Lebensmittelzusatzstoffe6, 

– gestützt auf Artikel 111 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

A. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 18 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
alle Lebensmittelzutaten, die in Form technisch hergestellter Nanomaterialien 
vorhanden sind, im Zutatenverzeichnis eindeutig aufgeführt werden müssen, um die 
Information der Verbraucher sicherzustellen; in der Erwägung, dass in der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 dementsprechend der Begriff „technisch hergestelltes 
Nanomaterial“ gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2015/2283 
definiert wird; 

B. in der Erwägung, dass der Kommission in Artikel 31 der Verordnung (EU) 2015/2283 
die Befugnis übertragen wird, die Begriffsbestimmung für technisch hergestellte 
Nanomaterialien durch delegierte Rechtsakte an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt oder an auf internationaler Ebene vereinbarte 
Begriffsbestimmungen anzugleichen und anzupassen, damit die Ziele der genannten 
Verordnung erreicht werden; 

C. in der Erwägung, dass im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1129/2011 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1130/2011 umfassende Unionslisten der Lebensmittelzusatzstoffe 
erstellt wurden, die zur Verwendung zugelassen waren, bevor die Verordnung (EG) 
Nr. 1333/2008 in Kraft trat, nachdem überprüft worden war, ob diese Stoffe den 
Bestimmungen jener Verordnung entsprechen; 

Auswirkungen der Begriffsbestimmung 

D. in der Erwägung, dass mit der Begriffsbestimmung für „technisch hergestellte 
                                                 
3  ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 16. 
4  ABl. L 295 vom 12.11.2011, S. 1. 
5  ABl. L 295 vom 12.11.2011, S. 178. 
6  ABl. L 80 vom 26.3.2010, S. 19. 
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Nanomaterialien“ in der Delegierten Verordnung der Kommission bestimmt wird, ob 
ein Lebensmittel im Zutatenverzeichnis als „Nano“ gekennzeichnet werden muss, wie 
in Artikel 18 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 dargelegt; 

E. in der Erwägung, dass mit der Delegierten Verordnung der Kommission das Ziel 
verfolgt wird, Auslegungsprobleme, die sich aus der derzeitigen Begriffsbestimmung 
ergeben, anzugehen, indem objektive Elemente aufgenommen werden, anhand deren 
bestimmt werden kann, ob ein Nanomaterial „technisch hergestellt“ ist, z. B. indem die 
Formulierung „absichtlich hergestellt“ durch „hergestellt“ ersetzt wird; 

F. in der Erwägung, dass in der Delegierten Verordnung der Kommission Partikel, die sich 
nicht in einem festen Zustand befinden, wie z. B. Mizellen, Liposome oder Nano-
Tröpfchen in einer Emulsion, und Inhaltsstoffe, bei denen weniger als 50 % Partikel 
einer Größe von weniger als 100 nm enthalten sind, von der Einstufung als 
Nanomaterialien in Lebensmitteln ausgenommen werden; 

G. in der Erwägung, dass der vorgeschlagene Standardschwellenwert von 50 % oder mehr 
Partikeln im Nanomaßstab willkürlich ist und ein geringeres Schutzniveau bietet als die 
von einigen Mitgliedstaaten, wie Frankreich, vorgenommene Auslegung der in der 
Verordnung (EU) 2015/2283 enthaltenen Begriffsbestimmung; in der Erwägung, dass in 
der genannten Verordnung kein Schwellenwert für die Größenverteilung bei Partikeln 
unter 100 nm vorgesehen ist; 

H. in der Erwägung, dass mit der vorgeschlagenen Begriffsbestimmung möglicherweise 
zahlreiche Nanostoffe vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
ausgenommen würden, sodass diese nicht der verpflichtenden Kennzeichnung als 
„Nano“ unterliegen würden; in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer 
Begründung unter Punkt 3 darauf hinweist, dass die Anzahl der in Lebensmitteln 
verwendeten Materialien, die möglicherweise einen bestimmten Anteil an 
Nanopartikeln enthalten, begrenzt ist und dass die meisten, wenn nicht sogar alle dieser 
Materialien nicht neuartig sind, und dass die möglichen Auswirkungen des delegierten 
Rechtsakts daher nur eine sehr begrenzte Anzahl von Materialien betreffen werden; 

I. in der Erwägung, dass derzeit gerade Lebensmittelzusatzstoffe als Nanomaterialien in 
Lebensmitteln enthalten sein können; in der Erwägung, dass die nationale Agentur 
Frankreichs für Gesundheit und Sicherheit (ANSES) 37 Nanostoffe ermittelt hat, die in 
mehr als 900 Lebensmitteln verwendet werden7; in der Erwägung, dass durch die von 
Verbraucherorganisationen und regierungsunabhängigen Organisationen (Agir pour 
l’Environnement8, Que Choisir9, 60 Millions de consommateurs10 und AVICENN11 in 
Frankreich, Foodwatch12 und BUND13 in Deutschland, Test Achats14 in Belgien, 

                                                 
7  https://www.anses.fr/en/content/first-application-anses-methodology-assessing-risks-

nanomaterials-food.  
8  https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/enquete-exclusive-des-analyses-

revelent-la-presence-de-nanoparticules-dans-3980/. 
9  https://www.quechoisir.org/enquete-nanoparticules-taille-mini-doutes-maxi-n50748/.  
10  https://bibliotheque.60millions-mag.com/detail/publication/detail-top-

right/561?issue_id=113421&switch_toc=archive. 
11  https://veillenanos.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-test-EN-20230113.pdf. 
12  https://www.foodwatch.org/de/potenziell-krebserregender-farbstoff-in-backzutaten-von-dr-

oetker. 
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Altroconsumo15 in Italien und OCU16 in Spanien) durchgeführten Prüfungen wiederholt 
das Vorhandensein von Lebensmittelzusatzstoffen mit einem erheblichen Anteil an 
Nanopartikeln nachgewiesen wurde, wobei es sich beispielsweise um den 
Lebensmittelfarbstoff Eisenoxid (E 172) handelt, der in Milcherzeugnissen, Backwaren 
und einigen Frühstücksgetreideprodukten verwendet wird und Nanopartikel unterhalb 
des Schwellenwerts von 50 % enthalten kann; in der Erwägung, dass dies zeigt, dass das 
Fehlen einer angemessenen Kennzeichnung bestimmter Lebensmittelzutaten als „Nano“ 
in erster Linie auf eine mangelnde Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschriften und 
weniger auf Schwierigkeiten bei der Auslegung zurückzuführen ist; 

J. in der Erwägung, dass eine von der Europäischen Chemikalienagentur in Auftrag 
gegebene Studie aus dem Jahr 2020 gezeigt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger eine 
bessere Kennzeichnung von Produkten des täglichen Bedarfs, die Nanomaterialien 
enthalten, fordern17; 

Widersprüche zu Empfehlungen und neuen wissenschaftlichen Fortschritten 

K. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 
12. März 2014 zu der delegierten Verordnung der Kommission vom 12. Dezember 2013 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel im Hinblick 
auf die Definition von „technisch hergestellten Nanomaterialien“18 Einwände gegen 
eine sehr ähnliche Begriffsbestimmung mit dem gleichen Schwellenwert von 50 %, mit 
der alle Lebensmittelzusatzstoffe ausgeschlossen wurden, erhoben hat, da die 
Begriffsbestimmung seiner Auffassung nach „gegen das grundlegende Ziel der 
Richtlinie verstößt, für ein hohes Niveau des Schutzes der Gesundheit und der 
Interessen der Verbraucher zu sorgen, indem eine Grundlage geschaffen wird, auf der 
die Endverbraucher Entscheidungen in Kenntnis der Sachlage treffen können“; in der 
Erwägung, dass das Europäische Parlament die Kommission aufgefordert hat, einen 
neuen delegierten Rechtsakt vorzulegen, in dem seinem Standpunkt Rechnung getragen 
wird; 

L. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 
8. Oktober 2020 zu dem Entwurf einer Verordnung der Kommission zur Änderung des 
Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 mit Spezifikationen für die in den 
Anhängen II und III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates aufgeführten Lebensmittelzusatzstoffe in Bezug auf die Spezifikationen 
für Titandioxid (E 171)19 Einwände gegen den Entwurf einer Verordnung der 
Kommission erhoben hat, mit der Chargen von lebensmitteltauglichem Titandioxid 

                                                                                                                                                         
13  https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/

nanotechnologie_in_lebensmitteln_hintergrund.pdf. 
14  https://www.test-achats.be/sante/sante-au-quotidien/produits-testes/news/nanoparticules-

affichage.  
15  https://www.altroconsumo.it/alimentazione/sicurezza-alimentare/news/nanoparticelle. 
16  https://www.ocu.org/toda-la-informacion?type=magazine-

articles&magazine=ocu%20compra%20maestra&year=2019. 
17  https://echa.europa.eu/de/-/what-do-eu-citizens-think-about-nanomaterials-.  
18  ABl. C 378 vom 9.11.2017, S. 92. 
19  ABl. C 395 vom 29.3.2021, S. 28. 
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(E 171), die weniger als 50 % Partikel mit einer Größe von weniger als 100 nm 
enthalten, zugelassen werden sollten; 

M. in der Erwägung, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit empfohlen 
hat20, angesichts der derzeitigen Unsicherheiten in Bezug auf die Sicherheit anstelle der 
in der Empfehlung vorgeschlagenen 50 % einen niedrigeren Schwellenwert für den 
Anteil an Nanopartikeln, z. B. 10 %, für lebensmittelbezogene Anwendungen in 
Betracht zu ziehen; 

N. in der Erwägung, dass sich Hochschuleinrichtungen, Behörden, regierungsunabhängige 
Verbraucher- und Umweltorganisationen und Gewerkschaften im Rahmen der 
Konsultation durch die Kommission für eine Begriffsbestimmung aussprachen, die alle 
Materialien einschließt, unabhängig davon, ob sie hergestellt werden, zufällig oder 
natürlich auftreten, sowie für einen Standardschwellenwert für Partikel von 10 % oder 
mehr in der Anzahlgrößenverteilung; 

O. in der Erwägung, dass neue wissenschaftliche Fortschritte und Erkenntnisse seit 2014 
bestätigt haben, dass Nanomaterialien physiologische Barrieren überwinden können und 
häufig gefährlicher sind als Stoffe in Mikro- oder Makrozuständen21; 

P. in der Erwägung, dass ANSES im April 2023 einen ausführlichen Bericht22 
veröffentlicht hat, in dem festgestellt wurde, dass die Definition von Nanomaterialien in 
der Empfehlung der Kommission vom 10. Juni 202223, die als Grundlage für die 
Überarbeitung der Begriffsbestimmung für „technisch hergestellte Nanomaterialien“ in 
der Verordnung (EU) 2015/2283 diente, in sektorspezifischen Rechtsvorschriften, 
insbesondere im Bereich Lebensmittel, die Prävention von Gesundheits- und 
Umweltrisiken beeinträchtigen würde; in der Erwägung, dass ANSES betonte, dass der 
Schwellenwert von 50 % für den Anteil von Nanopartikeln, der in der horizontalen 
Definition des Begriffs „Nano“ enthalten ist, nicht auf fundierten wissenschaftlichen 
Argumenten beruht, und empfahl, einen niedrigeren Schwellenwert festzulegen; 

Q. in der Erwägung, dass es möglich ist, Nano-Lebensmittelzutaten auf der Grundlage 
eines Schwellenwerts von 10 % für den Anteil an Nanopartikeln zu ermitteln, da dies 
der Berücksichtigungsgrenzwert ist, den die französische Generaldirektion für 
Verbraucherfragen, Wettbewerb und Betrugsbekämpfung derzeit bei ihren 
Kontrolltätigkeiten anwendet24; 

Grundsatz der Vorsorge 

                                                 
20  https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/corporatenanotechnology121003. 

pdf. 
21  https://veillenanos.fr/en/dossier/nanos-and-health/nanos-health-risks/. 
22  Stellungnahme von ANSES (2023): Definition of nanomaterials: analysis, challenges 

and controversies (Definition von Nanomaterialien: Analyse, Herausforderungen und 
Kontroversen),  https://www.anses.fr/en/system/files/AP2018SA0168RaEN.pdf. 

23  Empfehlung der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Definition von Nanomaterialien, 
ABl. C 229 vom 14.6.2022, S. 1. 

24  ANSES (2020) : Nanomatériaux dans les produits destinés à l’alimentation. Rapport 
d’expertise collective (Nanomaterialien in Lebensmitteln. Bericht einer 
Sachverständigengruppe) , https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2016SA0226Ra.pdf 
(S. 86). 
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R. in der Erwägung, dass in Artikel 191 Absatz 2 AEUV der Grundsatz der Vorsorge als 
einer der Grundsätze der Union festgelegt ist; 

S. in der Erwägung, dass nach Maßgabe von Artikel 168 Absatz 1 AEUV bei der 
Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt werden muss; 

1. erhebt Einwände gegen die Delegierte Verordnung der Kommission; 

2. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln und 
sie darauf hinzuweisen, dass die Delegierte Verordnung nicht in Kraft treten kann;  

3. vertritt die Auffassung, dass die Delegierte Verordnung der Kommission nicht mit dem 
Ziel und dem Inhalt der Verordnung (EU) 2015/2283 im Einklang steht und dass sie die 
der Kommission in Artikel 31 jener Verordnung übertragenen Durchführungsbefugnisse 
überschreitet; 

4. bedauert, dass mit dem vorgeschlagenen Schwellenwert von 50 % dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt nicht Rechnung getragen wird; 

5. fordert die Kommission auf, den Grundsatz der Vorsorge anzuwenden, die Sicherheit 
und Information der Verbraucher sicherzustellen und dem Konzept „Eine Gesundheit“ 
Rechnung zu tragen; 

6. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat sowie den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0335
Rücktritt der Union vom Vertrag über die Energiecharta
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Rücktritt der Union vom Vertrag über 
die Energiecharta (06509/2024 – C9-0059/2024 – 2023/0273(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (06509/2024),

– unter Hinweis auf den am 17. Dezember 1994 in Lissabon unterzeichneten Vertrag über 
die Energiecharta und insbesondere auf Artikel 47,

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 194 Absatz 2, Artikel 207 Absatz 4 
Unterabsatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung 
(C9-0059/2024),

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für internationalen 
Handel und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie gemäß Artikel 58 der 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel und des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A9-0176/2024),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Rücktritt der Union vom Vertrag über die Energiecharta;

2. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Vertragsparteien des Vertrags über die Energiecharta zu übermitteln.
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0337
Übereinkommen im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt der Meere von Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Übereinkommens im 
Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten außerhalb 
nationaler Hoheitsbefugnisse im Namen der Europäischen Union (07577/2024 – C9-
0135/2024 – 2023/0353(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (07577/2024),

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Übereinkommens im Rahmen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten außerhalb nationaler 
Hoheitsbefugnisse (12126/2023),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C9-0135/2024),

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Fischereiausschusses,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0177/2024),

1. gibt seine Zustimmung zum Abschluss des Übereinkommens;

2. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0367
Die laufenden Anhörungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV zu Ungarn zur 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und ihre Auswirkungen auf den Haushalt
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2024 zu den laufenden 
Anhörungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV zu Ungarn zur Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit und ihren Auswirkungen auf den Haushalt (2024/2683(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf 
Artikel 2, Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 1,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“),

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die dazugehörigen 
Protokolle,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die internationalen Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen 
und des Europarates,

– unter Hinweis auf das Verzeichnis der Kriterien zur Bewertung der Rechtsstaatlichkeit, 
das die Venedig-Kommission auf ihrer 106. Plenartagung am 11. und 12. März 2016 in 
Venedig angenommen hat,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2018 zu einem Vorschlag, 
mit dem der Rat aufgefordert wird, im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 EUV 
festzustellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte, 
auf die sich die Union gründet, durch Ungarn besteht1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine 
Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union2 (im Folgenden 
„Konditionalitätsverordnung“),

                                                
1 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 66.
2 ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 1.
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– unter Hinweis auf den Beschluss C(2023) 8999 der Kommission vom 13. Dezember 
2023 über die auf Initiative der Kommission durchgeführte Neubewertung der Erfüllung 
der Bedingungen des Artikels 4 der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 im 
Anschluss an den Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2506 des Rates vom 
15. Dezember 2022 in Bezug auf Ungarn, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. September 2022 zu dem Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates gemäß Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische 
Union zum Bestehen einer eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der 
Werte, auf die sich die Union gründet, durch Ungarn3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2022 zur Bewertung der 
Einhaltung der in der Konditionalitätsverordnung niedergelegten 
Rechtsstaatlichkeitsbedingungen durch Ungarn und zum Stand des ungarischen Aufbau- 
und Resilienzplans4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2023 zu der Missachtung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn und eingefrorenen EU-Geldern5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Januar 2024 zur Lage in Ungarn und 
den eingefrorenen EU-Geldern6, 

– unter Hinweis auf die Ungarn betreffenden Länderkapitel in den jährlichen Berichten 
der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit, 

– unter Hinweis auf das Gutachten zum ungarischen Gesetz LXXXVIII von 2023 über 
den Schutz der nationalen Souveränität, das die Venedig-Kommission auf ihrer 
138. Plenartagung am 15. und 16. März 2024 in Venedig angenommen hat, 

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass sich die Union auf die Werte der Achtung der Menschenwürde, 
der Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung 
der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören, gründet, die in Artikel 2 EUV festgelegt sind, in der Charta zum Ausdruck 
kommen und in internationalen Menschenrechtsübereinkommen verankert sind; in der 
Erwägung, dass diese Werte, die den Mitgliedstaaten gemeinsam sind, die Grundlage 
für die Rechte der in der EU lebenden Menschen bilden; 

B. in der Erwägung, dass jede eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in 
Artikel 2 EUV genannten Werte durch einen Mitgliedstaat nicht nur den Mitgliedstaat 
betrifft, in dem diese Gefahr aufgetreten ist, sondern Auswirkungen auf die anderen 
Mitgliedstaaten, auf das gegenseitige Vertrauen zwischen ihnen, auf das Wesen der 
Union selbst und auf die im EU-Recht festgeschriebenen Grundrechte ihrer Bürgerinnen 
und Bürger hat; 

C. in der Erwägung, dass sich der Anwendungsbereich von Artikel 7 EUV nicht wie jener 
                                                 
3  ABl. C 125 vom 5.4.2023, S. 463. 
4  ABl. C 167 vom 11.5.2023, S. 74. 
5  ABl. C, C/2023/1223, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1223/oj. 
6  Angenommene Texte, P9_TA(2024)0053. 
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von Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
auf die Verpflichtungen aus den Verträgen beschränkt und dass die EU prüfen kann, ob 
in Bereichen, die in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, die eindeutige Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung der gemeinsamen Werte besteht; 

D. in der Erwägung, dass der Rat 2018 auf Vorschlag des Europäischen Parlaments das 
Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 EUV eingeleitet hat, um der eindeutigen Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 EUV genannten Werte durch 
Ungarn zu begegnen; in der Erwägung, dass im Rat seit Einleitung des Verfahrens nach 
Artikel 7 Absatz 1 EUV sechs Anhörungen zur Lage in Ungarn stattgefunden haben, 
der Rat bislang jedoch weder einen Versuch unternommen hat, das Bestehen einer 
solchen Gefahr festzustellen, noch Empfehlungen an die ungarische Regierung gerichtet 
hat; 

E. in der Erwägung, dass die Konditionalitätsverordnung von größter Bedeutung ist, da sie 
das Instrument darstellt, das einen wirksamen Schutz der EU-Mittel ermöglicht; 

F. in der Erwägung, dass die Kommission beschlossen hat, Ungarn im Rahmen von 
REPowerEU eine Vorfinanzierung in Höhe von 0,9 Mrd. EUR zu gewähren; in der 
Erwägung, dass eine solche Vorfinanzierung ohne Bedingungen, nicht aber ohne 
Kontrollen erfolgen kann; 

G. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 15. September 2022 
festgestellt hat, dass seit der Einleitung des Verfahrens nach Artikel 7 Absatz 1 EUV 
zahlreiche Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der in Artikel 2 EUV verankerten 
Werte durch Ungarn fortbestehen oder sich deutlich verschärft haben, unter anderem in 
Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz, Korruption, Interessenkonflikte, die 
Unabhängigkeit der Medien und Medienpluralismus, die Funktionsweise des 
Verfassungs- und des Wahlsystems und den zivilgesellschaftlichen Raum; 

H. in der Erwägung, dass in einigen dieser Bereiche seit der Annahme der genannten 
Entschließung nur geringfügige Verbesserungen zu beobachten sind und dass die Lage 
in den meisten Bereichen nach wie vor sehr beunruhigend ist und sich in einigen 
anderen Bereichen weiter verschlechtert hat; in der Erwägung, dass infolge der 
Maßnahmen der ungarischen Regierung neue schwerwiegende Probleme aufgetreten 
sind; 

I. in der Erwägung, dass im April 2024 Zehntausende Ungarinnen und Ungarn auf die 
Straße gingen, um gegen Vereinnahmung durch den Staat und Korruption zu 
protestieren; 

J. in der Erwägung, dass die ungarische Regierung 2023 ein Legislativpaket mit 
Justizreformen angenommen hat, das auf eine Verbesserung bestimmter Aspekte der 
Unabhängigkeit der Justiz abzielt und unter anderem die Stärkung der Unabhängigkeit 
des Landesrichterrats vorsieht; in der Erwägung, dass nach wie vor schwerwiegende 
Mängel im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit im Justizsystem bestehen, unter 
anderem in Bezug auf 

– Vorschriften über die Unabsetzbarkeit des derzeitigen Präsidenten des Obersten 
Gerichts Ungarns (Kúria), 
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– das Fehlen sinnvoller Sicherheitsvorkehrungen und Garantien für die Unabhängigkeit 
der Kúria, 

– die mangelnde Transparenz und Automatisierung des Systems für die Zuweisung 
von Rechtssachen in der Kúria und die mangelnde Transparenz in Bezug auf die 
Regeln für die Zusammensetzung gerichtlicher Kammern, 

– die Ausübung politischen und administrativen Drucks auf die Unabhängigkeit des 
Landesrichterrats und seiner Mitglieder, auch im Wege von 
Verleumdungskampagnen, 

– Vorschriften über die Ernennung, Beförderung und Unabsetzbarkeit von Richtern, 

– das Fehlen sinnvoller Sicherheitsvorkehrungen und Garantien für die 
Unabhängigkeit von mit der Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen 
befassten Richtern, 

– eine zunehmende Anzahl von Hürden, die Vorabbefassungen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) erschweren, 

– mangelhafte Vorschriften über Immunität und Disziplinarverfahren gegen 
Staatsanwälte und Richter, 

– politische Einflussnahme auf die Arbeit von Staatsanwaltschaften und einzelnen 
Staatsanwälten, 

– den Mangel an effizienten Unterstützungsdiensten für Opfer von Straftaten; 

K. in der Erwägung, dass nach wie vor schwerwiegende Mängel im Zusammenhang mit 
der Korruptionsbekämpfung und mit Interessenkonflikten bestehen, unter anderem in 
Bezug auf 

– fehlende Erfolge bei Ermittlungen, Strafverfolgungen und rechtskräftigen Urteilen 
in Fällen von Korruption auf hoher Ebene, 

– das Fehlen strenger Vorschriften über Lobbyarbeit, Drehtüreffekte und eine 
wirksame Kontrolle von Vermögenserklärungen, 

– den Mangel an Kompetenzen, Befugnissen und angemessenen Ressourcen der 
Integritätsbehörde sowie ihren mangelnden Zugang zu Informationen, 

– den Mangel an öffentlichen Konsultationen und Debatten über Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung, 

– die mangelnde Rechenschaftspflicht der Staatsanwaltschaften, auch in Fällen von 
Fahrlässigkeit, Pflichtverletzungen und kriminellem Verhalten, 

– politische Einflussnahme auf die Arbeit von in Korruptionsfällen und Strafsachen 
auf hoher Ebene ermittelnden Staatsanwaltschaften; 

L. in der Erwägung, dass nach wie vor schwerwiegende Mängel im Zusammenhang mit 
der Medienfreiheit und dem Medienpluralismus bestehen, unter anderem in Bezug auf 
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– die mangelnde funktionale Unabhängigkeit der Medienbehörde und des 
Koordinators für digitale Dienste, 

– die mangelnde redaktionelle und finanzielle Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher 
Medien und den mangelnden Pluralismus der politischen Ansichten, die in den 
öffentlich-rechtlichen Medien zum Ausdruck gebracht werden, die von der 
Regierungsmehrheit zu Zwecken politischer Propaganda genutzt werden, 

– missbräuchliche staatliche Werbung in regierungsfreundlichen Medien und den 
Mangel an diesbezüglicher Regulierung und Transparenz, 

– Verleumdungskampagnen gegen unabhängige Journalisten und Medien, 

– eine zunehmende Anzahl von Beschränkungen des Zugangs zu öffentlichen 
Informationen, 

– das Fehlen ernsthafter Untersuchungen in Bezug auf den Einsatz von 
Spähsoftware gegen investigative Journalisten und Medienschaffende, 

– die Konzentration des Medienmarkts und den übermäßigen Einfluss der 
Regierung auf die Medienlandschaft, unter anderem durch die Mitteleuropäische 
Presse- und Medienstiftung (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, 
KESMA), 

– mögliche Untersuchungen gegen Medien und Journalisten durch das Amt für den 
Schutz der Souveränität (Szuverenitásvédelmi Hivatal, SZH); 

M. in der Erwägung, dass nach wie vor schwerwiegende Mängel im Zusammenhang mit 
dem Verfassungs- und dem Wahlsystem und mit der Gewaltenteilung bestehen, unter 
anderem in Bezug auf 

– das Fehlen gleicher Bedingungen bei Wahlkampagnen im Vorfeld von Wahlen 
auf lokaler und nationaler Ebene und die häufigen Änderungen des Wahlgesetzes, 

– den Mangel an Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Ausarbeitung und 
Verabschiedung von Gesetzen, 

– die Aufrechterhaltung der offiziellen Gefahrensituation, durch die der Regierung 
weitreichende Notstandsbefugnisse verliehen werden und es ihr ermöglicht wird, 
höherrangige Gesetze durch Notstandsdekrete außer Kraft zu setzen, 

– das Fehlen einer ernsthaften öffentlichen Konsultation zu wichtigen 
Gesetzentwürfen, 

– die Entmachtung unabhängiger Stellen und die Ausübung von Druck auf ihre 
Unabhängigkeit, 

– die Verwendung von Omnibusgesetzen zur gleichzeitigen Änderung 
verschiedener Gesetze; 

N. in der Erwägung, dass nach wie vor schwerwiegende Mängel im Zusammenhang mit 
der Funktionsweise der Zivilgesellschaft bestehen, unter anderem in Bezug auf 
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– die abschreckende Wirkung verschiedener Gesetze, mit denen das Bestehen und 
die Funktionsweise unabhängiger zivilgesellschaftlicher Organisationen 
eingeschränkt werden sollen, wie etwa das Gesetz über die Transparenz von 
Organisationen, die Finanzmittel aus dem Ausland erhalten, und das Gesetz über 
den Schutz der nationalen Souveränität, 

– Verleumdungskampagnen und Schikanen gegen Vertreter zivilgesellschaftlicher 
Organisationen, 

– den Mangel an öffentlichen Mitteln für unabhängige zivilgesellschaftliche 
Organisationen und die finanzielle Unterstützung regierungsfreundlicher und 
regierungsnaher Organisationen, 

– die mögliche Überwachung von sowie mögliche Untersuchungen gegen 
zivilgesellschaftliche Organisationen und ihre Vertreter durch das Amt für den 
Schutz der Souveränität; 

O. in der Erwägung, dass nach wie vor schwerwiegende Mängel im Zusammenhang mit 
dem Schutz der finanziellen Interessen der EU bestehen, unter anderem in Bezug auf 

– die Funktionsweise der mit der Ausführung des EU-Haushalts betrauten 
Behörden, 

– systembedingte Unregelmäßigkeiten, Mängel und Schwächen bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge, einschließlich eines hohen Anteils von 
Ausschreibungsverfahren mit nur einem Angebot und eines mangelnden 
Wettbewerbs im System der Vergabe öffentlicher Aufträge, 

– Schwächen der Prüf- und Kontrollmechanismen, die eine wirtschaftliche 
Verwendung von EU-Mitteln sicherstellen sollen, 

– unzureichende Kapazitäten für die Prävention und Ahndung von Betrug, 
Korruption und anderen Verstößen gegen das EU-Recht im Zusammenhang mit 
der Ausführung des EU-Haushalts oder dem Schutz der finanziellen Interessen der 
EU, 

– die nicht ordnungsgemäße Anwendung des ARACHNE-Instruments, 

– mangelnde Transparenz bei der Verwendung von EU-Mitteln durch Stiftungen für 
die Verwaltung von Vermögenswerten von öffentlichem Interesse, 

– den nicht erfolgten Beitritt Ungarns zur Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA); 

P. in der Erwägung, dass nach wie vor schwerwiegende Mängel im Zusammenhang mit 
der Einhaltung der Grundsätze und Vorschriften des Binnenmarkts bestehen, unter 
anderem in Bezug auf 

– diskriminierende Praktiken gegenüber Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, 
die für die ungarische Regierung von strategischem Interesse sind, 

– den Missbrauch öffentlicher und legislativer Befugnisse und den Einsatz von 
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Einschüchterungstechniken gegen Wirtschaftsakteure, die in Bereichen tätig sind, 
die für die ungarische Regierung von strategischem Interesse sind; 

Q. in der Erwägung, dass die ungarische Regierung auch andere in der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 15. September 2022 geäußerte Bedenken im 
Zusammenhang mit den Grundrechten nicht ausgeräumt hat, unter anderem in Bezug 
auf 

– die Freiheit der Lehre, 

– die Religionsfreiheit,  

– das Recht auf Gleichbehandlung, einschließlich der Rechte von LGBTIQ-
Personen, 

– die Rechte von Menschen, die einer Minderheit angehören, einschließlich Roma 
und Juden, und der Schutz vor hetzerischen Äußerungen, die gegen Minderheiten 
gerichtet sind, 

– die Grundrechte von Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen, 

– wirtschaftliche und soziale Rechte; 

R. in der Erwägung, dass das Gesetz über den Schutz der nationalen Souveränität am 
23. Dezember 2023 in Kraft getreten ist; in der Erwägung, dass infolgedessen das neue 
Amt für den Schutz der Souveränität eingerichtet und das ungarische Strafgesetzbuch 
dahin gehend geändert wurde, dass nunmehr unter anderem die Verwendung von 
Mitteln aus dem Ausland für politische Kampagnen mit Haftstrafen geahndet werden 
kann; in der Erwägung, dass die Menschenrechtskommissarin des Europarates in ihrer 
Erklärung vom 27. November 2023 darauf hingewiesen hat, dass dieser 
Gesetzesentwurf eine erhebliche Bedrohung der Menschenrechte darstellt und 
verworfen werden sollte; in der Erwägung, dass die Venedig-Kommission in ihrem 
Gutachten vom 18. März 2024 festgestellt hat, dass die Beschränkung der ausländischen 
Finanzierung von politischen Parteien und Wahlkampagnen üblich ist und grundsätzlich 
im Einklang mit internationalen bewährten Verfahren und Normen steht, dass jedoch in 
den geänderten Rechtsvorschriften nicht klar festgelegt wird, welche Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit Wahlkampagnen verboten sind und wie festgestellt werden kann, 
dass sie aus ausländischen Mitteln finanziert wurden; in der Erwägung, dass die 
Venedig-Kommission in ihrem Gutachten ferner festgestellt hat, dass die Änderungen 
weder der Zusammenarbeit politischer Parteien auf internationaler Ebene Rechnung 
tragen, noch Ausnahmen für Finanzierungen durch internationale Organisationen 
vorsehen, noch die Einhaltung internationaler Verpflichtungen, wie sie sich 
beispielsweise aus der EU-Mitgliedschaft ergeben, sicherstellen; in der Erwägung, dass 
die Kommission am 7. Februar 2024 beschlossen hat, ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Ungarn einzuleiten, da sie der Auffassung war, dass die Rechtsvorschriften gegen 
mehrere Bestimmungen des primären und des sekundären EU-Rechts verstoßen, 
darunter die demokratischen Werte der EU, den Grundsatz der Demokratie und das 
Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger der EU sowie mehrere in der Charta verankerte 
Grundrechte, wie das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf 
Schutz personenbezogener Daten, die Meinungs- und Informationsfreiheit, die 
Vereinigungsfreiheit, das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires 
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Verfahren, die Selbstbelastungsfreiheit und das Privileg der Angehörigen von 
Rechtsberufen, die Anforderungen des EU-Rechts in Bezug auf den Datenschutz und 
mehrere für den Binnenmarkt geltende Vorschriften; 

S. in der Erwägung, dass der EuGH nach der Annahme des Zwischenberichts in seinem 
Urteil in der Rechtssache C-823/21, Kommission/Ungarn7, festgestellt hat, dass Ungarn 
dadurch gegen seine Verpflichtungen aus dem EU-Asylrecht verstoßen hat, dass es die 
Möglichkeit, einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen, von der vorherigen 
Abgabe einer Absichtserklärung bei einer ungarischen Botschaft in einem Drittstaat 
abhängig gemacht hat; 

T. in der Erwägung, dass der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in 
seinem Urteil vom 10. November 2022 in der Rechtssache Bakirdzi und E.C./Ungarn 
(49636/14 und 65678/14), das seit dem 3. April 2023 rechtskräftig ist, und seinem 
Urteil vom 30. März 2023 in der Rechtssache Szolcsán/Ungarn (24408/16), das seit 
dem 30. Juni 2023 rechtskräftig ist, Verstöße in Bezug auf das Wahlrecht von 
nationalen Minderheiten angehörenden Wählern bzw. in Bezug auf die Bildung von 
Roma-Kindern in gesonderten Klassen oder Schulen ohne angemessene Maßnahmen 
zum Ausgleich von Ungleichheiten festgestellt hat; 

U. in der Erwägung, dass das Ministerkomitee des Europarats in seinen Entscheidungen 
über die noch ausstehende verstärkte Überwachung der Umsetzung des Urteils des 
EGMR in den Rechtssachen Szabó und Vissy/Ungarn8, Gazsó/Ungarn9, Ilias und 
Ahmed/Ungarn10 und Baka/Ungarn11 erneut seine Besorgnis über die nicht erfolgte 
Umsetzung dieser Urteile bekräftigt hat;  

V. in der Erwägung, dass die Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO) in ihrem 
Evaluierungsbericht über die fünfte Evaluierungsrunde zu Ungarn zahlreiche Bedenken 
hinsichtlich der Wirksamkeit des in Ungarn bestehenden Rahmens zur Verhinderung 
von Korruption bei Personen in Führungspositionen und Mitgliedern der Nationalen 
Polizei Ungarns und des Nationalen Schutzdienstes geäußert hat; in der Erwägung, dass 
die GRECO darauf hingewiesen hat, dass ein gemeinsames und allgemeines Merkmal 
der öffentlichen Verwaltung und der Strafverfolgungsbehörden in Ungarn darin besteht, 
dass die meisten Maßnahmen im Hinblick auf Integrität und Korruptionsbekämpfung 
auf Beamte auf niedriger und mittlerer Ebene abzielen, der Integritätsrahmen für 
Personen in Führungspositionen jedoch sehr schwach ist und die Bedingungen für die 
Ernennung von Führungskräften in der Polizei und im Nationalen Schutzdienst die 
Gefahr einer Politisierung bergen; 

W. in der Erwägung, dass die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz in 
ihrem Bericht einige positive Entwicklungen in Ungarn begrüßte, jedoch Bedenken 
hinsichtlich der Abschaffung der Gleichbehandlungsbehörde, der Stigmatisierung von 

                                                 
7  Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 2023, Kommission/Ungarn, C-823/21, 

ECLI:EU:C:2023:504. 
8  Urteil des EGMR vom 12. Januar 2016, Szabó und Vissy/Ungarn, 37148/14, das seit 

dem 6. Juni 2016 rechtskräftig ist. 
9  Urteil des EGMR vom 16. Juli 2015, Gazsó/Ungarn, 48322/12, das seit dem 

16. Oktober 2015 rechtskräftig ist. 
10  Urteil des EGMR vom 14. März 2017, Ilias und Ahmed/Ungarn, 47287/15. 
11  Urteil des EGMR vom 23. Juni 2016, Baka/Ungarn, 20261/12. 
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Studierenden aus benachteiligten Verhältnissen und Familien mit niedrigem 
Einkommen wie Roma-Studierenden, der erheblichen Verschlechterung der 
Menschenrechte von LGBTI-Personen, des zunehmend fremdenfeindlichen öffentlichen 
Diskurses und politischer Reden, die sich insbesondere gegen Flüchtlinge, 
Asylsuchende und Migranten, Muslime und LGBTI-Personen richten, der äußerst 
begrenzten Wirksamkeit des Rechtsrahmens gegen Hetze, der Nichtumsetzung der 
nationalen Strategien zur sozialen Eingliederung, der Beendigung der staatlichen 
Unterstützung zur Integration für Flüchtlinge und Personen, denen subsidiärer Schutz 
gewährt wurde, und des eingeschränkten Zugangs zu Asyl im Land zum Ausdruck 
gebracht hat; 

X. in der Erwägung, dass der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau in seinen abschließenden Bemerkungen seine Besorgnis über 
die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte und die 
Tatsache zum Ausdruck gebracht hat, dass die Gleichstellungspolitik Ungarns 
ausschließlich auf dem Konzept der Familie beruht und die vorrangige Rolle einer Frau 
als die einer Hausfrau und Mutter ansieht, und Ungarn empfohlen hat, Maßnahmen zu 
ergreifen, um dem öffentlichen Anti-Gender-Diskurs ein Ende zu setzen; 

Y. in der Erwägung, dass die Vertreterin für Medienfreiheit der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa in ihrer Erklärung im Anschluss an einen offiziellen 
Besuch in Ungarn erklärt hat, dass sich bei der Betrachtung der Lage der Medienfreiheit 
in Ungarn der Eindruck eines systemischen Vorgehens entstehe, bei dem einige 
Stimmen nicht die gleichen grundlegenden Voraussetzungen hätten, um gehört zu 
werden; 

Z. in der Erwägung, dass der Rat Ungarn in seiner Empfehlung zum nationalen 
Reformprogramm Ungarns 2023 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Ungarns 2023 (COM(2023)0617) empfohlen hat, Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Angemessenheit des Systems der sozialen Sicherung zu verbessern, 
den Zugang zu wirksamen aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen zu verbessern, einen 
wirksamen sozialen Dialog sicherzustellen und den Rechtsrahmen und den Wettbewerb 
im Dienstleistungssektor im Einklang mit den Grundsätzen des Binnenmarkts und der 
Rechtsstaatlichkeit zu verbessern; 

AA. in der Erwägung, dass die ungarische Regierung mehrere Urteile des ungarischen 
Verfassungsgerichts, des EuGH und des EGMR im Zusammenhang mit Verletzungen 
der in Artikel 2 EUV verankerten Werte durch Ungarn nicht umgesetzt und die große 
Mehrheit der im Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 2023 enthaltenen 
Empfehlungen oder der Empfehlungen anderer internationaler Gremien wie der 
GRECO, der Venedig-Kommission und anderer nicht weiterverfolgt hat; 

1. ist entsetzt über die anhaltende systemische und vorsätzliche Verletzung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn, für die die 
ungarische Regierung verantwortlich ist; 

2. betont, dass sich die Achtung der in Artikel 2 EUV verankerten Werte in Ungarn seit 
der Auslösung von Artikel 7 Absatz 1 EUV erheblich verschlechtert hat, und bringt sein 
tiefes Bedauern darüber zum Ausdruck, dass das Fehlen entschlossener Maßnahmen der 
Kommission und des Rates zu einem Zusammenbruch der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in dem Land beigetragen hat und das Land 
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gemäß den einschlägigen Indizes zu einem hybriden Regime der Wahlautokratie 
geworden ist; 

3. verurteilt die Annahme des Gesetzes für den Schutz der nationalen Souveränität und die 
Schaffung des Amtes für den Schutz der Souveränität mit weitreichenden Befugnissen 
und einem strengen Überwachungs- und Sanktionssystem, das grundlegend gegen 
demokratische Standards wie den Grundsatz freier und fairer Wahlen, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte sowie gegen mehrere EU-Rechtsvorschriften 
verstößt; begrüßt das Vertragsverletzungsverfahren der Kommission gegen Ungarn in 
dieser Angelegenheit; fordert die ungarische Regierung auf, das Gesetz unverzüglich 
aufzuheben; fordert die Kommission auf, beim EuGH als einstweilige Maßnahme die 
sofortige Aussetzung der Anwendung des oben genannten Gesetzes zu beantragen, da 
dieses Gesetz den Grundsatz freier und fairer Wahlen beeinträchtigt; 

4. bedauert, dass der Rat nicht in der Lage ist, im laufenden Verfahren nach Artikel 7 
Absatz 1 EUV bedeutende Fortschritte zu erzielen, und bekräftigt seine Forderung, die 
Lage zu verbessern, indem regelmäßige Anhörungen abgehalten werden, seit Langem 
bestehende und neue Probleme, die sich auf die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und 
die Grundrechte auswirken, rasch angegangen werden und konkrete Empfehlungen mit 
Fristen für die Umsetzung abgegeben werden; fordert den Rat auf, nach jeder Anhörung 
ein ausführliches Protokoll und Schlussfolgerungen zu veröffentlichen; beharrt darauf, 
dass das Parlament in allen Verfahren im Zusammenhang mit Artikel 7 EUV die 
Möglichkeit haben sollte, dem Rat seinen begründeten Vorschlag vorzulegen und an 
Anhörungen nach Artikel 7 EUV teilzunehmen, und in jeder Phase des Verfahrens 
unverzüglich und umfassend unterrichtet werden sollte; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, das Verfahren gemäß Artikel 7 Absatz 2 EUV einzuleiten, und 
fordert den Europäischen Rat auf, festzustellen, ob Ungarn schwerwiegende und 
anhaltende Verletzungen der Werte der EU gemäß Artikel 7 Absatz 2 EUV begangen 
hat, falls vor Ende des belgischen Ratsvorsitzes keine Fortschritte erzielt werden; 
betont, dass der Rat für den Schutz der in Artikel 2 EUV verankerten Werte 
mitverantwortlich ist und dass ein Versäumnis dieses Schutzes lang anhaltende und 
potenziell schädliche Folgen hätte; 

5. hebt hervor, dass dem Ratsvorsitz eine wichtige Aufgabe dabei zukommt, die Arbeit des 
Rates an den EU-Rechtsvorschriften voranzubringen, die Kontinuität der EU-Agenda 
sicherzustellen und den Rat in den Beziehungen zu den anderen EU-Organen zu 
vertreten; bekräftigt seine Bedenken, dass die Regierung Ungarns – da sie das EU-Recht 
und die in Artikel 2 EUV verankerten Werte nicht einhält und den Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit nicht wahrt – diese Aufgabe im Jahr 2024 nicht zuverlässig 
wahrnehmen kann; bedauert, dass der Rat noch keine Lösung für dieses Problem 
gefunden hat und dass Vertreter der ungarischen Regierung bei den Tagungen des Rates 
über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, einschließlich der Sitzungen im 
Zusammenhang mit dem Schutz der finanziellen Interessen und des Haushalts der EU, 
den Vorsitz führen würden; betont, dass sich diese Herausforderung zum 
entscheidenden Zeitpunkt der Europawahl und der Bildung der Kommission stellt; 
bedauert, dass keine Lösung gefunden wurde, und bekräftigt seine Bereitschaft, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Glaubwürdigkeit der EU in Bezug auf die in Artikel 2 
EUV verankerten Werte im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Rat zu 
verteidigen; 

6. fordert den Rat und die Kommission auf, der Bekämpfung des systematischen 
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Rückbaus der Rechtsstaatlichkeit und dem Zusammenwirken der verschiedenen in 
seinen Entschließungen festgestellten Verstöße gegen Werte mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen; betont, dass die EU alle in Artikel 2 EUV verankerten Werte mit gleicher 
Entschlossenheit verteidigen sollte und dass das Versäumnis, dies zu tun, die 
demokratischen Institutionen untergräbt und letztlich die Menschenrechte und das 
Leben aller Menschen in Ländern, in denen diese Werte verletzt werden, beeinträchtigt; 

7. bekräftigt seine Forderung an die Kommission, die zur Verfügung stehenden 
Instrumente – insbesondere beschleunigte Vertragsverletzungsverfahren und Anträge 
auf einstweilige Maßnahmen beim EuGH und Klagen wegen unterlassener 
Vollstreckung seiner Urteile – in vollem Umfang zu nutzen, um der eindeutigen Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung der Werte, auf die sich die EU gründet, durch 
Ungarn zu begegnen; weist auf die Bedeutung der Konditionalitätsverordnung hin und 
begrüßt den Beschluss der Kommission vom 13. Dezember 2023, in dem bestätigt wird, 
dass das Risiko für den EU-Haushalt seit Dezember 2022 unverändert geblieben ist, was 
zu einer Verlängerung der im Rahmen der Verordnung erlassenen Maßnahmen geführt 
hat; fordert die Kommission auf, im Rahmen der Verordnung Sofortmaßnahmen in 
Bezug auf andere Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit zu ergreifen; 

8. bekräftigt in diesem Zusammenhang seine tiefe Besorgnis darüber, dass in dem 
Beschluss die Ansicht vertreten wird, dass die horizontale grundlegende Voraussetzung 
der Charta in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz erfüllt gewesen sein soll, sodass 
die staatlichen Stellen Ungarns Erstattungsanträge in Höhe von bis zu 10,2 Mrd. EUR 
einreichen konnten, ohne dass angemessene Kontrollmechanismen oder Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge vorhanden gewesen wären, um die Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung oder den Schutz des EU-Haushalts sicherzustellen; weist erneut auf 
den Antrag des Parlaments vom 25. März 2024 hin, die Rechtmäßigkeit des Beschlusses 
C(2023) 9014 gemäß Artikel 263 AEUV vor dem EuGH zu überprüfen; sieht einer 
raschen Lösung dieser Angelegenheit erwartungsvoll entgegen; fordert die Kommission 
erneut auf, ihren Beschluss zu widerrufen, insbesondere vor dem Hintergrund der seit 
seiner Annahme ergriffenen nationalen Maßnahmen und der Enthüllungen des 
ehemaligen ungarischen Justizministers, die auf einen Mangel an Unabhängigkeit der 
Strafverfolgung und politische Einmischung in Strafverfahren hindeuten; fordert die 
Kommission auf, die Mittel einzufrieren, bis alle einschlägigen Rechtsvorschriften 
vollständig umgesetzt sind, die angenommenen Maßnahmen sich in der Praxis als 
wirksam erwiesen haben und Ungarn alle einschlägigen Urteile des EuGH und des 
EGMR umgesetzt hat; fordert die Kommission auf, die im Rahmen der EU-
Finanzierung gewährten Vorfinanzierungen gründlich zu kontrollieren, um 
sicherzustellen, dass die Mittel im Einklang mit den Zielen der jeweiligen 
Rechtsvorschriften ausgeführt werden; fordert Ungarn erneut auf, der EUStA 
unverzüglich beizutreten; fordert die Kommission auf, Ungarn nachdrücklich 
aufzufordern, sich an der EUStA zu beteiligen; 

9. besteht darauf, dass die Maßnahmen, die für die Freigabe von EU-Mitteln erforderlich 
sind, wie sie in den einschlägigen Beschlüssen im Rahmen der Verordnung mit 
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gemeinsamen Bestimmungen12, der Verordnung über die Aufbau- und 
Resilienzfazilität13 und der Konditionalitätsverordnung festgelegt sind, kohärent und als 
Gesamtpaket bewertet werden müssen und dass keine Zahlungen geleistet werden 
sollten, wenn in einem oder mehreren Bereichen Fortschritte erzielt werden, in einem 
anderen jedoch nach wie vor Mängel bestehen; betont, dass es unverständlich ist, dass 
unter Verweis auf Verbesserungen der Unabhängigkeit der Justiz Mittel im Rahmen der 
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen freigegeben werden, während die Mittel 
im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität und der Konditionalitätsverordnung 
aufgrund anhaltender Mängel in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz weiterhin 
blockiert sind; 

10. nimmt die Einrichtung der Integritätsbehörde als eine der Abhilfemaßnahmen, die im 
Rahmen der Konditionalitätsverordnung umgesetzt werden sollten, zur Kenntnis; ist der 
Ansicht, dass die bloße Einrichtung der Behörde nicht als ausreichend angesehen 
werden kann, um den aktuellen Bedenken Rechnung zu tragen, und ist der Ansicht, dass 
die Umsetzung der jeweiligen Abhilfemaßnahmen auf der Grundlage der Funktion 
dieser Behörde in der Praxis bewertet werden sollte; ist der Ansicht, dass die 
Integritätsbehörde, wenn sie mit angemessenen Vorrechten und 
Durchführungsbefugnissen ausgestattet wird, das Potenzial hat, einige der Bedenken im 
Zusammenhang mit der Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn auszuräumen, 
insbesondere hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung; bringt jedoch seine Besorgnis 
darüber zum Ausdruck, dass sie in der Praxis nicht über die Kompetenz und die 
Vorrechte verfügt, um ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen, wie sich im ersten Jahr 
ihrer Tätigkeit gezeigt hat; beharrt darauf, dass ihr weitere Befugnisse übertragen 
werden und diese Befugnisse umsetzbar sein müssen, insbesondere indem ihr ein 
angemessener Zugang zu den einschlägigen Datenbanken gewährt wird, ihre 
Untersuchungsbefugnisse gestärkt werden und die Annahme ihrer Empfehlungen 
verbindlich vorgeschrieben wird; 

11. betont, dass die Einhaltung des EU-Rechts, einschließlich der Binnenmarktvorschriften, 
ein Grundpfeiler des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit ist; fordert die Kommission auf, 
im Rahmen der Evaluierung der Lage der Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen 
Mitgliedstaaten auch eine Bewertung der Lage des Binnenmarkts in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten durchzuführen; ist besorgt über den Machtmissbrauch und die 
systemischen diskriminierenden Vorgehensweisen der ungarischen Behörden gegen 
Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, die für die ungarische Regierung und 
Oligarchen von strategischer Bedeutung sind; betont, dass dies zu einem Umfeld von 

                                                 
12  Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 

2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für 
einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das 
Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik, ABl. 
L 231 vom 30.6.2021, S. 159. 

13  Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität, ABl. L 57 vom 

18.2.2021, S. 17.  
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Diskriminierung und Angst geführt hat, das im Widerspruch zu den Säulen des 
Binnenmarkts steht und einige Unternehmen und ihre legitimen Geschäftsinteressen 
ernsthaft gefährdet und sie de facto vom ungarischen Markt verdrängt; fordert die 
Kommission auf, bei der Bewertung der Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn 
besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Binnenmarktvorschriften zu legen; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die Gesetze in Bereichen, die für die 
ungarische Regierung von strategischer Bedeutung sind, mit dem geltenden EU-Recht 
im Einklang stehen; betont, dass die Kommission verpflichtet ist, Beschwerden von 
Unternehmen, gegen die die ungarischen Behörden systematisch vorgehen, rasch 
weiterzuverfolgen und einschlägige Fälle vor den EuGH zu bringen; 

12. bedauert, dass Ungarn sein Vetorecht im Rat missbraucht und die Gewährung von 
wesentlicher Hilfe an die Ukraine verhindert hat, wodurch die strategischen Interessen 
der EU untergraben werden; verurteilt die allgemeine Politik der ungarischen Regierung 
gegenüber Russland; 

13. fordert die Kommission erneut auf, dafür zu sorgen, dass den Endempfängern oder 
Begünstigten von EU-Mitteln diese Mittel nicht vorenthalten werden, wie in der 
Konditionalitätsverordnung festgelegt; fordert die Kommission auf, Wege zu finden, 
wie EU-Mittel über lokale und regionale Gebietskörperschaften und die 
Zivilgesellschaft verteilt werden können, wenn die jeweilige Regierung hinsichtlich der 
Mängel bei der Umsetzung der Rechtsstaatlichkeit nicht kooperiert; 

14. betont, dass die ungarischen Behörden für Transparenz und Chancengleichheit für 
Einzelpersonen, Unternehmen, die Zivilgesellschaft, nichtstaatliche Organisationen und 
lokale und regionale Gebietskörperschaften, die Zugang zu EU-Mitteln erhalten 
möchten, sorgen und eine unabhängige gerichtliche Kontrolle sowie unparteiische und 
wirksame Beschwerdemechanismen sicherstellen müssen; verurteilt die gemeldeten 
systemischen diskriminierenden Praktiken gegen Hochschulen, Journalisten, politische 
Parteien und die Zivilgesellschaft sowie Unternehmen in bestimmten Branchen; 

15. fordert die Kommission auf, die unabhängige Zivilgesellschaft in Ungarn zu 
unterstützen, die die in Artikel 2 EUV verankerten Werte schützt, insbesondere über das 
Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“; fordert die 
Kommission erneut auf, eine umfassende Strategie für die Zivilgesellschaft zum Schutz 
und zur Weiterentwicklung des zivilgesellschaftlichen Raums in der EU anzunehmen, 
in der alle bestehenden Instrumente zusammengefasst sind und die eine Reihe konkreter 
Maßnahmen zum Schutz und zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Raums enthält; 

16. fordert die Kommission und den Rat erneut auf, umgehend Verhandlungen mit dem 
Parlament über einen EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte in Form einer interinstitutionellen Vereinbarung und über die 
Einbeziehung eines ständigen Politikzyklus der EU-Organe aufzunehmen; 

17. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Europarat, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und den Vereinten Nationen 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0374
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1 zum Gesamthaushaltsplan 
2024 – Erforderliche Berichtigung des Haushaltsplans 2024 aufgrund der 
Revision des MFR
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024 zu dem Standpunkt des 
Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1 zum Gesamthaushaltsplan 
2024 – Erforderliche Berichtigung des Haushaltsplans 2024 aufgrund der Revision des 
MFR (07432/2024 – C9-0048/2024 – 2024/0056(BUD))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf Artikel 44,

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20242, der am 22. November 2023 endgültig erlassen wurde,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2024/765 des Rates vom 29. Februar 2024
zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 zur Festlegung des 
mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 20273,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2024/792 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Fazilität für die Ukraine4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen Parlaments und des 
                                                
1 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1.
2 ABl. L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
3 ABl. L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.
4 ABl. L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj.
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Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform Strategische Technologien 
für Europa (STEP) und zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen 
(EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und 
(EU) 2021/2415, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 
17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 
bis 2027 (MFR-Verordnung)6, 

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im 
Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel7, 

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 
14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom8, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag vom 8. November 2023 für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung der Reform- und 
Wachstumsfazilität für den Westbalkan (COM(2023)0692), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. Februar 2024 zu dem Entwurf einer 
Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 zur 
Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 20279, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2024, der von der 
Kommission am 29. Februar 2024 angenommen wurde (COM(2024)0080), 

– unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 1/2024, der vom Rat am 19. März 2024 festgelegt und dem Europäischen Parlament 
am 21. März 2024 zugeleitet wurde (07432/2024 – C9-0048/2024), 

– gestützt auf die Artikel 94 und 96 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A9‑0174/2024), 

A. in der Erwägung, dass das Parlament und der Rat die Kommission in einer 
gemeinsamen Erklärung, die der Einigung über den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2024 beigefügt ist, ersucht haben, einen 
Berichtigungshaushaltsplan vorzuschlagen, sobald eine Einigung über die 
Überarbeitung der MFR-Verordnung erzielt wurde, um den Haushaltsplan 2024 auf die 
überarbeitete MFR-Verordnung abzustimmen, und sich ihrerseits verpflichtet haben, 
den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans unter Berücksichtigung der Dringlichkeit 

                                                 
5  ABl. L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj. 
6  ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 11. 
7  ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 28. 
8  ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1. 
9  Angenommene Texte, P9_TA(2024)0082. 
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der Angelegenheit unverzüglich zu prüfen; 

B. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt des Entwurfs des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 1/2024 daher darauf liegt, die notwendigen Änderungen, die sich aus der unlängst 
ausgehandelten Überarbeitung des MFR ergeben, in den Haushaltsplan 2024 
aufzunehmen; in der Erwägung, dass mit dem Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 1/2024 die Ausgaben um 5 833,7 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und 
4 143,6 Mio. EUR an Mitteln für Zahlungen aufgestockt werden;  

C. in der Erwägung, dass der Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2024 
zusätzlich zu den Änderungen, die sich aus der Überarbeitung des MFR ergeben, auch 
Änderungen an den haushaltstechnischen Erläuterungen zu Unterstützungsausgaben im 
Rahmen des Programms „Digitales Europa“ enthält, damit dieses die Kosten für 
externes Personal für das Europäische Amt für Künstliche Intelligenz decken kann, das 
entsprechend dem unlängst ausgehandelten Gesetz über künstliche Intelligenz 
eingerichtet werden soll; 

1. begrüßt den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2024, der die vom 
Parlament in seiner Lesung des Haushaltsplans vorgeschlagenen erheblichen 
Aufstockungen umfasst, die aufgrund von Verzögerungen bei der Annahme der 
überarbeiteten MFR-Verordnung nicht in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen 
werden konnten;  

2. betont, dass der Haushaltsplan der Union 2024 mit der Annahme des Entwurfs des 
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2024 zweckmäßiger, flexibler und besser auf die 
Herausforderungen ausgerichtet sein wird, denen sich die Union gegenübersieht; 

3. begrüßt den Vorschlag, 4,8 Mrd. EUR aus der neu geschaffenen Ukrainereserve zu 
mobilisieren, um die Zahlung von Finanzhilfen an die Ukraine zu ermöglichen; weist 
darauf hin, dass für die Zahlung von Darlehen kein Berichtigungshaushaltsplan benötigt 
wird und die Union daher die ukrainische Regierung bereits unterstützt, damit sie 
grundlegende Dienstleistungen aufrechterhalten kann; betont, dass die finanzielle 
Unterstützung in Form von Finanzhilfen und Darlehen im Rahmen der Ukraine-Fazilität 
dem Land dabei helfen wird, das Funktionieren des Staates und die wesentlichen 
Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, während die Ukraine zugleich auf dem Weg zum 
Wiederaufbau, zur Erholung, zu Reformen und zur Mitgliedschaft in der Union 
unterstützt wird;  

4. hebt hervor, dass der durch den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2024 
aufgenommene Eingliederungsplan für die Ukraine-Fazilität dazu beitragen wird, dass 
die Haushaltsbehörde die Ausgaben angemessen kontrollieren kann; begrüßt, dass in die 
Fazilität Zinszuschüsse für die Makrofinanzhilfe, die der Ukraine im Jahr 2022 gewährt 
wurde, aufgenommen wurden, wodurch die Belastung der Rubrik 6 (Nachbarschaft und 
die Welt), insbesondere im Rahmen des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt, 
verringert wird; 

5. weist darauf hin, dass der Zinszuschuss für Mikrofinanzhilfedarlehen an die Ukraine 
von den Mitgliedstaaten gedeckt werden muss; bedauert, dass drei Vereinbarungen über 
nationale Beiträge immer noch nicht geschlossen wurden; betont, dass 5 Mio. EUR in 
den Haushaltsplan 2024 vorläufig und vorbehaltlich einer alternativen 
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Finanzierungslösung im Einklang mit den der Haushaltsvereinbarung 2024 beigefügten 
einseitigen Erklärungen der Kommission und des Parlaments aufgenommen wurden; 
geht daher davon aus, dass die 5 Mio. EUR in einem künftigen Entwurf des 
Berichtigungshaushaltsplans für 2024 von der entsprechenden Haushaltslinie abgezogen 
werden; 

6. begrüßt die Aufstockung des Europäischen Verteidigungsfonds (EEF) um 
376 Mio. EUR im Jahr 2024, die sich aus der Verordnung zur Einrichtung der Plattform 
„Strategische Technologien für Europa“ (STEP) ergib10t; stellt fest, dass die 
Kommission im Gegensatz zu dem Finanzbogen, der dem STEP-Vorschlag beigefügt 
ist, nun der Auffassung ist, dass 2024 keine zusätzlichen Mittel für Zahlungen 
erforderlich sind; fordert die Kommission auf, den Mittelbedarf sorgfältig zu 
überwachen; 

7. stellt fest, dass die Kommission am 5. März 2024 einen Vorschlag zur Einrichtung eines 
neuen Verteidigungsprogramms – des Programms für die Europäische 
Verteidigungsindustrie – für den Zeitraum 2025-2027 vorgelegt hat, für das eine 
Übertragung von 1,5 Mrd. EUR aus dem EEF vorgesehen ist, was genau dem Betrag 
der im Rahmen der STEP-Verordnung vereinbarten EEF-Aufstockung entspricht; 
bekräftigt seinen seit Langem vertretenen Standpunkt, dass neue politische Prioritäten 
neue Mittel erfordern; besteht darauf, dass die dem EEF für den verbleibenden MFR-
Zeitraum zugewiesenen zusätzlichen Mittel für die Ziele der STEP-Verordnung 
verwendet werden, wie es von den Mitgesetzgebern vorgesehen wurde; 

8. begrüßt die zusätzlichen 500 Mio. EUR für den Westbalkan, die vorbehaltlich der 
Annahme der vorgeschlagenen Verordnung zur Einrichtung der Reform- und 
Wachstumsfazilität für den Westbalkan in die Reserve eingestellt wurden; weist darauf 
hin, dass es den Eingliederungsplan in der Fassung des Entwurfs des 
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2024 nicht für zweckmäßig hält, und beabsichtigt, im 
Rahmen des Haushaltsverfahrens 2025 gemeinsam mit dem Rat den Eingliederungsplan 
zu überprüfen, um für eine angemessene politische und haushaltspolitische Kontrolle zu 
sorgen; 

9. stellt fest, dass von den insgesamt 3,1 Mrd. EUR an Aufstockungen für Rubrik 6 
zwischen 2024 und 2027, die bei der Überarbeitung des MFR vereinbart wurden, nur 
500 Mio. EUR im Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2024 enthalten sind; 
weist ferner darauf hin, dass geplante Umschichtungen von Mitteln innerhalb dieser 
Rubrik nicht berücksichtigt wurden; fordert die Kommission erneut auf, der 
Haushaltsbehörde detaillierte Informationen zur Verfügung zu stellen, aus denen 
hervorgeht, wie sie sämtliche Änderungen an Programmen und besonderen 
Instrumenten, die sich aus der Überarbeitung des MFR ergeben, zu handhaben gedenkt;  

10. begrüßt, dass die Union aufgrund der im Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 1/2024 vorgesehenen höheren Finanzmittel für Naturkatastrophen und andere 
Notlagen besser in der Lage sein wird, auf Krisen zu reagieren; stellt fest, dass im 
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2024 neue Haushaltslinien im Einklang 
mit dem Beschluss geschaffen werden, die Solidaritäts- und Soforthilfereserve in die 
Europäische Solidaritätsreserve für Naturkatastrophen und gesundheitliche Notlagen in 
der Union und in den Beitrittsländern und in die Soforthilfereserve für die rasche 

                                                 
10  COM(2023)0335. 
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Reaktion auf Notlagen innerhalb und außerhalb der Union aufzuspalten; ist der Ansicht, 
dass die neue Organisation die Verwaltung der Mittel erleichtern wird, und weist erneut 
darauf hin, dass es wichtig ist Anträge im Rahmen des Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union zügig zu bearbeiten und die beiden Reserven rechtzeitig zu 
mobilisieren, um eine rasche Auszahlung der Mittel sicherzustellen; 

11. weist darauf hin, dass die humanitäre Hilfe für die Ukraine nicht durch die Ukraine-
Fazilität gedeckt wird, und hat nicht den geringsten Zweifel daran, dass der Bedarf 
weltweit hoch bleibt und in einem Kontext, in dem die Mittel für humanitäre Hilfe nicht 
ausreichen, im Jahr 2024 weiter steigen wird; fordert die Kommission unter 
Berücksichtigung der Ausführung des Haushaltsplans in den vergangenen Jahren auf, 
den Bedarf an humanitärer Hilfe genau zu beobachten und der Haushaltsbehörde 
rechtzeitig alle erforderlichen Maßnahmen vorzuschlagen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass das Flexibilitätsinstrument im Rahmen der 
Überarbeitung des MFR für 2024 um rund 500 Mio. EUR aufgestockt wurde; 

12. stellt fest, dass die Mittelzuweisung für 2024 für den Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung (EGF) im Einklang mit der überarbeiteten MFR-
Verordnung auf 33,8 Mio. EUR gekürzt wird; fordert die Kommission auf, die 
Durchführung des EGF zu überwachen, und fordert alle Organe auf, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit allen legitimen Anträgen auf Unterstützung aus dem 
EGF als Ausdruck der Solidarität der Union nachgekommen werden kann; 

13. nimmt die Änderungen an den Erläuterungen zur Kenntnis, durch die das Programm 
„Digitales Europa“ in die Lage versetzt wird, die Kosten für die Einstellung von 
Vertragsbediensteten für das Europäische Amt für Künstliche Intelligenz zu finanzieren, 
das im Rahmen des unlängst ausgehandelten Gesetzes über künstliche Intelligenz 
eingerichtet wurde; betont, dass eine solche Übergangslösung nur aufgrund 
unzureichender Ressourcen in Rubrik 7 (Verwaltung), der von der Kommission selbst 
verordneten konstanten Personaldecke und der Weigerung des Rates, die 
Verwaltungsausgaben bei der Überarbeitung des MFR zu berücksichtigen, notwendig 
ist; beharrt darauf, dass es sich bei der Deckung der Personalkosten für das neue Amt in 
dieser Form nur um eine Übergangslösung handeln kann und kein Präzedenzfall 
geschaffen wird, dass eine langfristige strukturelle Lösung unter Rubrik 7 über den 
aktuellen MFR hinaus gefunden werden muss und dass die Ausgaben im Rahmen der 
Rubrik 7 auf einem Niveau festgesetzt werden müssen, das eine effiziente und 
leistungsfähige Verwaltung der Union sicherstellt; 

14. weist darauf hin, dass die Kommission in ihrem Durchführbarkeitsschreiben zur 
Bewertung der jeweiligen Lesungen des Haushaltsplans 2024 des Parlaments und des 
Rates erklärt hat, dass bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan in der Regel die 
Rechtsgrundlage berücksichtigt werden und sie nur dann überprüft werden sollten, 
wenn dies erforderlich ist, um den Änderungen der geltenden Rechtsgrundlagen 
Rechnung zu tragen, und dass in den Erläuterungen keine Änderungen oder 
Anpassungen der allgemeinen und spezifischen Zielen oder Maßnahmen des 
Programms vorgeschlagen werden sollten, die nicht ausdrücklich in den 
Basisrechtsakten genannt sind; erwartet, dass die Kommission angesichts ihrer 
offensichtlichen Flexibilität bei der Änderung der Erläuterungen für das Programm 
„Digitales Europa“, um der Einstellung von externem Personal, das nicht mit der 
Durchführung des Programms in Zusammenhang steht, Rechnung zu tragen, im Sinne 
der Gleichbehandlung dieselbe Flexibilität anwendet, wenn sie Änderungen an den 
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Erläuterungen bewertet, die das Parlament oder der Rat im Haushaltsverfahren 2025 
möglicherweise vorschlagen;  

15. billigt den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 1/2024; 

16. beauftragt seine Präsidentin, festzustellen, dass der Berichtigungshaushaltsplan 
Nr. 1/2024 endgültig erlassen ist, und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veranlassen; 

17. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission und den 
nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0375
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3 zum Gesamthaushaltsplan 
2024 – Aufstockung der Mittel für die Europäische Staatsanwaltschaft nach 
der Beteiligung Polens und der erwarteten Beteiligung Schwedens
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024 zu dem Standpunkt des 
Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3 zum Gesamthaushaltsplan 
2024 – Aufstockung der Mittel für die Europäische Staatsanwaltschaft nach der 
Beteiligung Polens und der erwarteten Beteiligung Schwedens (08805/2024 – C9-
0147/2024 – 2024/0090(BUD))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf Artikel 44,

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2024, der am 22. November 20232 endgültig erlassen wurde,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 
2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 20273

(„MFR-Verordnung“),

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

                                                
1 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1.
2 ABl. L, 2024/207, 22.02.2024, ELI: https://eur-

lex.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj?locale=de.
3 ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 11.
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Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im 
Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel4, 

– gestützt auf den Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 
2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2014/335/EU, Euratom5, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3/2024, der von der 
Kommission am 9. April 2024 angenommen wurde (COM(2024)0090), 

– unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 3/2024, der vom Rat am 22. April 2024 festgelegt und dem Europäischen Parlament 
am selben Tag zugeleitet wurde (08805/2024 – C9‑0147/2024), 

– gestützt auf die Artikel 94 und 96 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A9-0179/2024),  

A. in der Erwägung, dass die Kommission, nachdem Polen am 5. Januar 2024 mitgeteilt 
hatte, sich an der Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) beteiligen zu wollen, am 29. Februar 2024 einen 
entsprechenden Durchführungsbeschluss angenommen hat, mit dem die Beteiligung 
Polens bestätigt wurde;  

B. in der Erwägung, dass die schwedische Regierung am 26. Januar 2024 einen 
Gesetzesentwurf vorgelegt hat, der den Weg für die Beteiligung Schwedens an der 
EUStA ebnen soll, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 bestätigt wird; 

C. in der Erwägung, dass daher mit dem Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 3/2024 der Haushaltsplan 2024 der EUStA um zusätzliche 3,6 Mio. EUR an Mitteln 
für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen sowie um 20 zusätzliche Planstellen 
aufgestockt wird; 

D. in der Erwägung, dass die Kommission mangels Spielraum in der Rubrik 2b (Resilienz 
und Werte) vorschlägt, die zusätzlichen Kosten durch Inanspruchnahme des 
Flexibilitätsinstruments zu decken; 

1. begrüßt nachdrücklich die Beteiligung Polens an der EUStA und die erwartete 
Beteiligung Schwedens, wodurch sich die Zahl der teilnehmenden Mitgliedstaaten auf 
24 belaufen würde; stellt fest, dass die EUStA mit dieser Erweiterung auch in der Lage 
sein wird, Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union, die in diesen 
Mitgliedstaaten begangen werden, zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen und 
so die Interessen und den Haushalt der Union besser zu schützen und zur Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit beizutragen; 

2. betont, dass die EUStA mit zusätzlichen finanziellen und personellen Ressourcen 

                                                 
4  ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 28. 
5  ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1. 
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ausgestattet werden muss, unter anderem für die Anstellung von Europäischen 
Staatsanwälten, die erforderlichen Unterstützungsfunktionen und die damit 
verbundenen Betriebs- und Gehaltsausgaben; begrüßt daher, dass die Kommission der 
Forderung des Parlaments nachgekommen ist, einen entsprechenden Entwurf eines 
Berichtigungshaushaltsplans mit der gebotenen Dringlichkeit vorzuschlagen;  

3. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission der EUStA ab 2025 keine Dienste für 
digitale Arbeitsplätze mehr zur Verfügung stellen wird; stellt fest, dass die EUStA 
wiederholt die erforderlichen zusätzlichen finanziellen und personellen Ressourcen 
gefordert hat, um den Übergang zur vollständigen Unabhängigkeit im Bereich IT zu 
vollziehen und die Sicherheit ihrer IT-Systeme sicherzustellen; 

4. bedauert, dass im Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3/2024 nicht die 
erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass die EUStA in 
vollem Umfang für die wirksame Durchführung ihrer Untersuchungen ausgestattet ist, 
ihre wachsende operative Arbeitsbelastung bewältigen kann und über ausreichende 
Ressourcen verfügt, um sich auf die für das Jahr 2025 vorgesehene vollständige und 
sichere Unabhängigkeit ihrer IT-Systeme vorzubereiten; fordert die Kommission auf, 
die erforderlichen zusätzlichen Mittel gemäß dem Beschluss Nr. 016/2024 des 
Kollegiums der Europäischen Staatsanwaltschaft vom 21. Februar 2024 in einen 
künftigen Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans aufzunehmen und IT-Dienste so 
lange zur Verfügung zu stellen, bis die EUStA mit den notwendigen Ressourcen 
ausgestattet ist, um im Bereich IT unabhängig zu werden; 

5. erachtet es als wichtig, dafür zu sorgen, dass die EUStA völlig unabhängig ist, was 
Haushaltsautonomie und ausreichende Ressourcen voraussetzt; stellt fest, dass EUStA 
die Möglichkeit, gemäß Artikel 100 ihrer Gründungsverordnung administrative 
Unterstützung von Eurojust in Anspruch zu nehmen, nicht wahrgenommen hat; weist 
darauf hin, dass sich die Kommission im Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 
verpflichtet hat, die Personalsituation der EUStA bis Ende 2023 zu bewerten; fordert die 
Kommission auf, die Ergebnisse dieser Personalbewertung unverzüglich der 
Haushaltsbehörde zu übermitteln, damit sie sie bei ihrer Arbeit für den Haushaltsplan 
2025 berücksichtigen kann; 

6. billigt den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 3/2024; 

7. beauftragt seine Präsidentin, festzustellen, dass der Berichtigungshaushaltsplan 
Nr. 2/2024 endgültig erlassen ist, und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veranlassen; 

8. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission und den 
nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

www.parlament.gv.at



 

 386 

 

www.parlament.gv.at



387

Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0379
Die undemokratische Präsidentschaftswahl in Russland und ihre 
unrechtmäßige Ausweitung auf die besetzten Gebiete
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024 zu der 
undemokratischen Präsidentschaftswahl in Russland und ihrer unrechtmäßigen 
Ausweitung auf die besetzten Gebiete (2024/2665(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Russland und zur Ukraine,

– unter Hinweis auf die Verfassung der Russischen Föderation sowie auf die 
internationalen Menschenrechtsverpflichtungen, zu deren Einhaltung sich Russland als 
Mitglied des Europarates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) verpflichtet hat,

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte,

– unter Hinweis auf das Kopenhagener Dokument der OSZE von 1990,

– unter Hinweis auf das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs,

– unter Hinweis auf die Resolution ES-11/4 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 12. Oktober 2022 mit dem Titel „Territoriale Unversehrtheit der Ukraine: 
Verteidigung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen“ und die Resolution 
68/262 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 27. März 2014 mit dem 
Titel „Territoriale Unversehrtheit der Ukraine“,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
vom 17. Juni 2023 zu der Absicht, „Wahlen“ in den besetzten Gebieten der Ukraine 
abzuhalten,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Büros für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) der OSZE vom 29. Januar 2024 zu dem Beschluss der 
Russischen Föderation, die OSZE nicht zur Beobachtung der Präsidentschaftswahl in 
Russland einzuladen,
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– unter Hinweis auf die im Namen der EU abgegebene Erklärung des Hohen Vertreters 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 18. März 2024 zu der 
Präsidentschaftswahl in Russland und ihrer Ungültigkeit im Hoheitsgebiet der Ukraine, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarats, Theodoros Rousopoulos, vom 18. März 2024 zu der „Wahl“ des 
Präsidenten in Russland, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für 
die Lage der Menschenrechte in der Russischen Föderation, Mariana Kazarowa, vom 
15. September 2023 mit dem Titel „Situation of human rights in the Russian 
Federation“ (Lage der Menschenrechte in der Russischen Föderation), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme Nr. 992/2020 der Europäischen Kommission für 
Demokratie durch Recht (Venedig-Kommission) vom 23. März 2021 zu 
Verfassungsänderungen und dem Verfahren für ihre Annahme in der Russischen 
Föderation, 

– unter Hinweis auf die Resolution 2519 (2023) der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats vom 13. Oktober 2023 zu der Prüfung der Legitimität und Rechtmäßigkeit 
der Ad-hominem-Aufhebung der Begrenzung der Amtszeit des amtierenden Präsidenten 
der Russischen Föderation und auf ihren Bericht Nr. 15827 vom 22. September 2023 
desselben Titels, auf den sie sich stützte,  

– unter Hinweis auf die Resolution 2540 (2024) der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats vom 17. April 2024 mit dem Titel „Alexei Navalny’s death and the need to 
counter Vladimir Putin’s totalitarian regime and its war on democracy“ (Tod von Alexei 
Nawalny und Notwendigkeit, dem totalitären Regime Wladimir Putins und seinem 
Krieg gegen die Demokratie entgegenzutreten), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
vom 11. Juli 2023 mit dem Titel „Protecting Human Rights Defenders at Risk: EU 
entry, stay and support“ (Schutz gefährdeter Menschenrechtsverteidiger und ihre 
Einreise in die EU, ihr Aufenthalt in der EU und die Unterstützung dieser Personen), 

– unter Hinweis auf Artikel 28 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen, 

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass alle OSZE-Teilnehmerstaaten, einschließlich der Russischen 
Föderation, übereingekommen sind, dass der Wille des Volkes, der durch echte und 
regelmäßige Wahlen frei und fair zum Ausdruck gebracht wird, die Grundlage für die 
Autorität und Legitimität einer Regierung ist; 

B. in der Erwägung, dass sich die OSZE-Teilnehmerstaaten verpflichtet haben, eine Reihe 
von Grundsätzen einzuhalten, wie sie im Kopenhagener Dokument von 1990 festgelegt 
sind, um unter anderem sicherzustellen, dass ein Wahlkampf in einer offenen und fairen 
Atmosphäre ohne Gewalt an, Einschüchterung von oder Angst vor Vergeltung an 
Kandidaten, Parteien oder Wählern geführt werden kann, und um dafür zu sorgen, dass 
die Stimmen in geheimer Abstimmung abgegeben und ehrlich gezählt und gemeldet 
werden; 
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C. in der Erwägung, dass die sogenannte, von Russland vom 15. bis 17. März 2024 
abgehaltene Präsidentschaftswahl ohne politischen Wettbewerb und in einem überaus 
repressiven, von systemischer und schwerwiegender Unterdrückung geprägten Umfeld 
während des rechtswidrigen Angriffskriegs der Russischen Föderation gegen die 
Ukraine stattgefunden hat; in der Erwägung, dass es Berichte gab, denen zufolge 
Wähler eingeschüchtert wurden und ihr Wahlrecht nicht ausüben konnten, Wahlurnen 
manipuliert, Protokolle in den Wahlkreisen massiv gefälscht und unabhängige 
inländische Wahlbeobachter inhaftiert wurden; in der Erwägung, dass Russland in dem 
von ihm besetzten Hoheitsgebiet der Ukraine, d. h. auf der Krim und in den Gebieten 
Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja rechtswidrig eine Stimmabgabe 
organisiert hat – bisweilen inmitten von Gewalt und Drohungen vonseiten bewaffneter 
Soldaten Russlands; in der Erwägung, dass Russland auch schon in Abchasien, 
Südossetien und Transnistrien gegen den Willen der staatlichen Stellen Georgiens und 
Moldaus unrechtmäßige Wahlen organisiert hat; 

D. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Russlands das BDIMR der OSZE nicht zur 
Beobachtung der Wahl eingeladen haben, was im Widerspruch zu den Zusagen und 
Verpflichtungen Russlands als Teilnehmerstaat der OSZE steht; in der Erwägung, dass 
dies die zweite Wahl in Russland in Folge war, die ohne unparteiische und unabhängige 
internationale Wahlbeobachter in dem Land abgehalten wurde; 

E. in der Erwägung, dass sich die Zentrale Wahlkommission der Russischen Föderation in 
ungerechtfertigter Weise geweigert hat, Politiker, die dem Regime oder dem 
Angriffskrieg kritisch gegenüberstehen, als Kandidaten zuzulassen, darunter auch 
solche, die Berichten zufolge mehr als 100 000 Unterschriften gesammelt hatten, wie es 
auch die nationalen Rechtsvorschriften vorschreiben; 

F. in der Erwägung, dass Alexei Nawalny, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der 
demokratischen Opposition und Träger des Sacharow-Preises für geistige Freiheit im 
Jahr 2021, am 16. Februar 2024 – nur wenige Wochen vor der sogenannten 
Präsidentschaftswahl – in einer Strafkolonie in Sibirien ermordet wurde; in der 
Erwägung, dass Alexei Nawalny eine unbegründete, politisch motivierte Haftstrafe 
verbüßte; in der Erwägung, dass für seine Ermordung Russland als Staat und 
insbesondere dessen Präsident Wladimir Putin die uneingeschränkte Verantwortung 
tragen; 

G. in der Erwägung, dass gemäß der Verfassung Russlands von 1993 die Amtszeit des 
Präsidenten auf zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten begrenzt war, Wladimir Putin 
jedoch seit 2000 an der Macht ist und verschiedene Wege gefunden hat, um diese 
Begrenzung zu umgehen; in der Erwägung, dass das Scheinreferendum von 2020 nicht 
als gültig erachtet werden kann und unter Verstoß gegen die Gesetze und 
internationalen Verpflichtungen der Russischen Föderation inszeniert wurde; in der 
Erwägung, dass die neuerliche Amtszeit von Wladimir Putin von zahlreichen 
Sachverständigen als verfassungswidrig angesehen wird; in der Erwägung, dass das 
Kreml-Regime seit 2022 verschiedene restriktive Gesetze für eine Überwachung von 
Wahlen umgesetzt hat, während Unterstützer von Oppositionsparteien systematisch ins 
Visier genommen, inhaftiert und häufig angeklagt werden – oftmals unter Berufung auf 
ein neues, im Februar 2024 erlassenes Gesetz, wonach das Eigentum und die 
Vermögenswerte von Personen, die den Krieg in der Ukraine kritisieren, beschlagnahmt 
werden können; 
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H. in der Erwägung, dass das autoritäre Regime Russlands seit Jahrzehnten mit solchen 
zunehmend betrügerischen und zur Farce verkommenen „Wahlen“ den Anschein von 
Demokratie erwecken und sicherstellen will, dass weiterhin alle Macht in den Händen 
von Wladimir Putin konzentriert ist; in der Erwägung, dass die Regierung jede 
abweichende Meinung unterdrückt und sich dabei auf willfährige Sicherheitskräfte, eine 
dienstbare Justiz, eine staatlich kontrollierte Medienlandschaft, die für eine pausenlose 
Verbreitung von Propaganda und Desinformation sorgt, und eine Legislative stützt, die 
aus einer Regierungspartei und einer fügsamen und gleichsam zersplitterten Opposition 
besteht; 

I. in der Erwägung, dass es sich bei den anderen bei dieser Scheinwahl aufgestellten 
Kandidaten um Vertreter der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation 
(KPRF), der Partei „Neue Leute“ und der Liberaldemokratischen Partei Russlands 
(LDPR) handelte, gegen die die EU und die USA gegenwärtig Sanktionen verhängt 
haben, da sie den Krieg in der Ukraine unterstützen; 

J. in der Erwägung, dass der „Wahlsieg“ Putins mit 87 % der Stimmen – eine für eine 
freie und faire Wahl augenscheinlich unvorstellbare Zahl – auf eindeutig manipulierte 
Ergebnisse aus Wahllokalen in ganz Russland, von der Republik Adygeja bis zum 
Gebiet Woronesch, zurückzuführen war; in der Erwägung, dass dies deutlich zeigt, auf 
welch skrupellose und eklatante Weise das Putin-Regime Wahlen missbraucht, um auch 
nach 24 Jahren weiterhin an der Macht zu bleiben; 

K. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Russlands seit dem Beginn des großangelegten 
Einmarschs des Landes in die Ukraine im Jahr 2022 die Unterdrückung der politischen 
Opposition, der Medien, der Zivilgesellschaft und der LGBTIQ-Gemeinschaft verstärkt 
und dabei die Rechte und individuellen Freiheiten noch weiter eingeschränkt haben, um 
innenpolitischen Dissens im Keim zu ersticken; 

L. in der Erwägung, dass viele Wähler in Russland mutig ihre Wut auf und ihren 
Widerstand gegenüber dem Kreml-Regime und der als Wahl inszenierten Farce zum 
Ausdruck brachten, indem sie sich an Widerstandsaktionen in Wahllokalen beteiligten; 
in der Erwägung, dass am letzten Tag der sogenannten Wahl um die Mittagszeit große 
Menschenmengen zur Unterstützung der Protestaktion „Mittags gegen Putin“ in die 
Wahllokale strömten, zu der auch Alexei Nawalny aufgerufen hatte, bevor er im 
Gefängnis nach Folter und unmenschlicher Behandlung ermordet wurde; 

M. in der Erwägung, dass das Kreml-Regime eine ganze Generation der Zivilgesellschaft, 
der demokratischen politischen Opposition und der Menschenrechtsorganisationen 
Russlands, darunter Memorial und die Moskauer Helsinki-Gruppe, geschwächt hat; in 
der Erwägung, dass die Zahl der politischen Gefangenen in Russland, die auf 
mindestens 1 000 Personen geschätzt wird, sogar höher liegt als in den Spätzeiten der 
Sowjetunion und dass die Zahl der Personen, die wegen ihrer Kritik an der Politik 
Putins, insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, inhaftiert sind, 
erheblich gestiegen ist; in der Erwägung, dass Russland nach Angaben des Komitees 
zum Schutz von Journalisten mindestens 22 Journalisten in Haft hält; 
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N. in der Erwägung, dass die Europäische Union häufig ihre uneingeschränkte Solidarität 
mit allen Dissidenten und der Bevölkerung Russlands zum Ausdruck gebracht hat, die 
sich trotz der Bedrohung ihrer Freiheit und ihres Lebens und trotz des Drucks seitens 
des Kremls und der Staatsmacht Russlands nach wie vor für Freiheit, Menschenrechte 
und Demokratie einsetzen; in der Erwägung, dass in der EU viele unterschiedliche 
russländische Dissidenten und Vertreter von Medien und Zivilgesellschaft leben, die 
sich zur Ausreise aus Russland gezwungen sahen, da sie wegen ihrer Kritik an der 
Regierung einem erheblichen Risiko von Repressalien seitens der Staatsorgane 
ausgesetzt waren;  

O. in der Erwägung, dass die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Lage 
der Menschenrechte in der Russischen Föderation zu dem Schluss gekommen ist, dass 
es in Russland für zivilgesellschaftliches Handeln oder die politische Opposition keinen 
sicheren Raum mehr gibt; 

P. in der Erwägung, dass die Venedig-Kommission in ihrer Stellungnahme Nr. 992/2020 
zu dem Schluss gekommen ist, dass die Geschwindigkeit der Vorbereitung der 
Verfassungsänderungen von 2020 eindeutig unangemessen war, dass die 2020 eilig 
verabschiedeten Änderungen der Verfassung Russlands die Position des Präsidenten 
unverhältnismäßig gestärkt haben und dass die Ad-hominem-Aufhebung der 
Begrenzung der Amtszeit des derzeitigen und früheren Präsidenten der Logik der 
angenommenen Änderung, mit der das Mandat des Präsidenten auf zwei Amtszeiten 
begrenzt wird, widerspricht; 

Q. in der Erwägung, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarats in ihren 
Resolutionen 2519 (2023) und 2540 (2024) die Regierungen der Staaten Europas 
aufgefordert hat, die Legitimität Wladimir Putins als Präsident nach dem Ende seiner 
laufenden Amtszeit nicht anzuerkennen und sämtliche Kontakte zu ihm abzubrechen, 
außer zu humanitären Zwecken und zum Zwecke des Strebens nach Frieden; 

R. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in seiner Empfehlung von 2021 zur 
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland1 ebenso wie 
die Parlamentarische Versammlung des Europarats in ihrer Resolution 2519 (2023) zu 
dem Schluss gekommen ist, dass die im Juni 2020 durchgesetzten 
Verfassungsänderungen rechtswidrig sind; 

S. in der Erwägung, dass die Russische Föderation seit dem 24. Februar 2022 einen 
unrechtmäßigen, unprovozierten und ungerechtfertigten Angriffskrieg gegen die 
Ukraine führt; in der Erwägung, dass dieser Angriffskrieg einen unverhohlenen und 
offenkundigen Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und die 
Grundprinzipien des Völkerrechts darstellt; 

                                                 
1  Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 16. September 2021 an den Rat, die 

Kommission und den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik zur Ausrichtung der politischen Beziehungen 
zwischen der EU und Russland (ABl. C 117 vom 11.3.2022, S. 170). 
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T. in der Erwägung, dass der Internationale Strafgerichtshof am 17. März 2023 einen 
Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen hat, da er für das Kriegsverbrechen der 
rechtswidrigen Deportation und Verbringung ukrainischer Kinder während des 
Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine verantwortlich ist; 

1. verurteilt aufs Schärfste alle Wahlverstöße, die das Regime von Wladimir Putin 
während der sogenannten Präsidentschaftswahl in Russland vom 15. bis 17. März 2024 
begangen hat, sowie die vorangegangene langjährige und systematische Repression und 
die Verletzung der bürgerlichen und politischen Rechte; hebt hervor, dass die 
sogenannte Präsidentschaftswahl in Russland in einem Klima der Angst und 
Unterdrückung und vor dem Hintergrund des unrechtmäßigen, unprovozierten und 
ungerechtfertigten Angriffskriegs gegen die Ukraine abgehalten wurde; stellt fest, dass 
es während der sogenannten Präsidentschaftswahl keine echten alternativen Kandidaten, 
keine freien Medien, keine vertrauenswürdigen Beobachter und keine politischen 
Freiheiten gab; kommt zu dem Schluss, dass die sogenannte Präsidentschaftswahl in 
Russland illegitim und undemokratisch war; 

2. kommt zu dem Schluss, dass diese von den Staatsorganen Russlands aufgeführte Farce 
einzig und allein dem Ziel diente, Wladimir Putin, seiner Politik der unerbittlichen 
Unterdrückung im Inland und vor allem dem Angriffskrieg gegen die Ukraine den 
Anschein von Legitimität durch eine Wahl zu verleihen; 

3. verurteilt unmissverständlich, dass diese unrechtmäßige sogenannte Wahl auch in den 
vorübergehend von Russland besetzten Teilen der Ukraine abgehalten wurde, nämlich 
in der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol sowie in Teilen der Gebiete 
Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson; betont, dass die Abhaltung einer Wahl 
in diesen territorialen Einheiten eine klare Verletzung der Souveränität der Ukraine und 
einen eindeutigen Verstoß gegen das Völkerrecht und insbesondere die Charta der 
Vereinten Nationen darstellt; missbilligt die Androhung von Gewalt durch die Vertreter 
der Staatsmacht Russlands, da Menschen in Anwesenheit bewaffneter Soldaten 
Russlands zur Stimmabgabe gezwungen wurden; bekräftigt, dass die Union, wie der 
Hohe Vertreter im Namen der Union erklärte, weder die Abhaltung noch das Ergebnis 
dieser sogenannten Wahl im Hoheitsgebiet der Ukraine anerkennt; fordert, dass die 
Union restriktive Maßnahmen gegen jene erlässt, die an der Organisation und 
Durchführung der unrechtmäßigen Wahl beteiligt waren; 

4. betont, dass die Weigerung, eine unabhängige internationale Beobachtung der 
Präsidentschaftswahl in Russland gemäß den internationalen Verpflichtungen Russlands 
als OSZE-Teilnehmerstaat zuzulassen, auf ein beispielloses Maß an Rückschritten bei 
der Demokratie und einen kritischen Mangel an Bereitschaft zur Einhaltung 
internationaler Verpflichtungen und zur Achtung der etablierten Grundsätze der 
Zusammenarbeit in internationalen Institutionen hindeutet; betont, dass die 
Entscheidung der Staatsorgane Russlands, die Wahlbeobachtungsmission des BDIMR 
der OSZE nicht zur Beobachtung der Wahl einzuladen, zeigt, dass den Wählern eine 
unparteiische und unabhängige Bewertung der Wahl verwehrt werden soll; 
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5. fordert die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Russland nicht als legitim 
anzuerkennen, da diese Wahl auch im unrechtmäßig besetzten Hoheitsgebiet der 
Ukraine abgehalten wurde und selbst innerhalb Russlands weder frei noch fair war, 
nicht den grundlegenden internationalen Wahlstandards entsprach und somit nicht 
demokratisch legitimiert war, und fordert nachdrücklich, die Beziehungen zu Putin auf 
Angelegenheiten zu beschränken, die für den Frieden in der Region sowie für 
humanitäre Zwecke und im Interesse der Menschenrechte notwendig sind, z. B. den 
Austausch von Gefangenen, die Rückkehr deportierter Kinder in die Ukraine oder die 
Forderung nach der Freilassung politischer Gefangener; 

6. würdigt die Unerschrockenheit der Tausenden von Menschen in Russland, die gegen 
das Putin-Regime protestieren und versuchen, ihr Land in eine Demokratie 
umzuwandeln, auch durch Akte des Widerstands während der sogenannten Wahl, wie 
die Proteste, bei denen sich Menschenmengen am Sonntag, 17. März 2024, um 12 Uhr 
mittags vor und in den Wahllokalen in Russland und im Ausland einfanden; 

7. bekräftigt, dass das Kreml-Regime und Wladimir Putin persönlich die strafrechtliche 
und politische Verantwortung für den Tod von Alexei Nawalny, ihrem profiliertesten 
Gegner, tragen; fordert eine internationale Untersuchung der Umstände seines Todes 
mit dem Ziel, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen; 

8. fordert weiterhin, alle politischen Gefangenen, darunter Wladimir Kara-Mursa, Oleg 
Orlow, Alexei Gorinow, Alexandra Skotschilenko, Dmitri Iwanow, Ioann Kurmojarow, 
Wiktorija Petrowa, Marija Ponomarenko, Dmitri Talantow, Juri Dmitrijew, Lilija 
Tschanyschewa, Xenija Fadejewa, Iwan Safronow und Ilja Jaschin, und alle zu Unrecht 
inhaftierten Journalisten, darunter Alsu Kurmasheva und Evan Gershkovich, umgehend 
und bedingungslos freizulassen und sie und ihre Familien zu entschädigen sowie die 
Meinungs- und Vereinigungsfreiheit in Russland wiederherzustellen und 
Menschenrechtsverletzungen in Russland einer verstärkten internationalen Kontrolle 
und Überwachung zu unterziehen; 

9. fordert die Staatsorgane Russlands nachdrücklich auf, politischen Gefangenen in 
kritischem Gesundheitszustand, insbesondere Wladimir Kara-Mursa, sofortigen Zugang 
zu umfassender medizinischer Versorgung zu gewähren; weist Russland erneut darauf 
hin, dass es seinen internationalen Verpflichtungen in Bezug auf die Rechte von 
Gefangenen nachkommen muss; 

10. fordert die Staatsorgane Russlands auf, Konsularbeamten Zugang zu Gefangenen mit 
doppelter Staatsbürgerschaft zu gewähren; 

11. bekräftigt, dass die EU ihre uneingeschränkte Solidarität mit der Zivilgesellschaft 
Russlands bekunden sollte, die sich den universellen demokratischen Werten 
verschrieben hat und den Imperialismus ablehnt, und dass die EU diejenigen, die 
Menschenrechtsverletzungen begangen haben, unter Rückgriff auf die globale 
Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte bestrafen sollte; brandmarkt 
die Ausweitung der Menschenrechtsverletzungen durch das Kreml-Regime und 
verurteilt das anhaltende harte Vorgehen gegen Regierungskritiker, 
Menschenrechtsverteidiger, Kriegsgegner, unabhängige Journalisten, Rechtsanwälte, zu 
Verbrechen der Sowjetunion forschende Historiker sowie die zunehmende 
Unterdrückung von LGBTIQ-Aktivisten; 
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12. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, mit internationalen Partnern und 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um politische Gefangene zu unterstützen, 
insbesondere durch medizinische und rechtliche Unterstützung, die ihnen nur 
eingeschränkt zur Verfügung gestellt oder ganz verweigert wird, und nach Wegen zu 
suchen, um ihre Freilassung sicherzustellen; bekräftigt seine Forderung an die 
diplomatischen Vertretungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten in Russland, 
Gerichtsverfahren gegen russländische Oppositionelle und deren Haftbedingungen auch 
künftig genau zu überwachen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, das 
Bewusstsein für die sich verschlechternde Menschenrechtslage in Russland weiter zu 
schärfen und Druck auf die Regierung Russlands auszuüben, damit sie ihren 
internationalen Verpflichtungen nachkommt; 

13. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, unabhängige Organisationen der 
Zivilgesellschaft, unabhängige Medien und Menschenrechtsverteidiger in Russland 
weiterhin tatkräftig zu unterstützen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, aktiv 
mit der demokratischen Opposition Russlands, die den Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine ablehnt, zusammenzuarbeiten und ihr Unterstützung anzubieten; 

14. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Dissidenten aus Russland, auch 
Rechtsanwälten, denen politische Verfolgung droht, humanitäre Visa auszustellen und 
anderweitige Unterstützung zu gewähren; bekräftigt seine Forderung nach einer 
unionsweiten Regelung für die Erteilung von Mehrfachvisa für 
Menschenrechtsverteidiger und politisch Verfolgte sowie nach der Nutzung bestehender 
Spielräume zur Schließung von Gesetzeslücken, wie sie von der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte in ihrem Bericht von 2023 mit dem Titel 
„Protecting Human Rights Defenders at Risk: EU entry, stay and support“ (Schutz 
gefährdeter Menschenrechtsverteidiger und ihre Einreise in die EU, ihr Aufenthalt in 
der EU und Unterstützung dieser Personen) vorgeschlagen wurde; betont in diesem 
Zusammenhang, dass sich solche Regelungen auch auf führende Oppositionelle, 
zivilgesellschaftlich engagierte Bürgerinnen und Bürger und anderweitig politisch 
Verfolgte erstrecken könnten; 

15. fordert die Organe der EU und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich auf eine 
Sachlage vorzubereiten, in der Russland – wie bereits jetzt Belarus – die Ausstellung 
von Pässen in seinen Konsulaten einstellt und es erforderlich sein könnte, dass die EU 
und all ihre Mitgliedstaaten die De-facto-Staatenlosigkeit anerkennen und 
Reisedokumente ausstellen, wie es in Artikel 28 des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechtsstellung der Staatenlosen vorgesehen ist; 

16. fordert, dass für Dissidenten aus Russland in der EU die Verfahren vereinfacht werden, 
damit sie Organisationen und Einrichtungen eintragen lassen, Bankkonten eröffnen und 
weitere Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und so ihre Arbeit im Exil fortsetzen 
können; 

17. missbilligt, dass sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán entgegen der Linie der 
EU dazu entschieden hat, Wladimir Putin zu seiner betrügerischen Wiederwahl zu 
beglückwünschen; 
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18. bekundet seine Unterstützung für die Arbeit der Sonderberichterstatterin der Vereinten 
Nationen zur Lage der Menschenrechte in der Russischen Föderation, Mariana 
Kazarowa, und fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ihr Mandat 2024 erneut verlängert; 

19. bekräftigt seine vorbehaltlose Solidarität mit dem Volk der Ukraine sowie seine 
Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen; verurteilt daher Russlands 
Angriffskrieg gegen die Ukraine erneut aufs Schärfste und fordert, dass Russland und 
seine Hilfstruppen alle militärischen Aktivitäten und die Angriffe auf Wohngebiete und 
zivile Infrastruktur beenden, sämtliche Streitkräfte aus dem gesamten international 
anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine abziehen, die Deportation ukrainischer 
Zivilisten einstellen, alle inhaftierten Ukrainer, insbesondere Kinder, freilassen und die 
Verletzung oder Bedrohung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen 
Unversehrtheit der Ukraine dauerhaft einstellen; 

20. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidenten der 
Kommission und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem 
Europarat, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und den 
Staatsorganen Russlands zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2024)0381
Versuche der erneuten Vorlage eines Gesetzes über ausländische Agenten 
in Georgien und die damit verbundenen Einschränkungen für die 
Zivilgesellschaft
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2024 zu den Versuchen der 
erneuten Vorlage eines Gesetzes über ausländische Agenten in Georgien und den damit 
verbundenen Einschränkungen für die Zivilgesellschaft (2024/2703(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Georgien,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und des für Nachbarschaft und Erweiterung zuständigen 
Mitglieds der Kommission vom 17. April 2024 zu der Annahme des Gesetzes über die 
Transparenz der Einflussnahme aus dem Ausland,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) vom 
4. April 2024 zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Transparenz der Einflussnahme 
aus dem Ausland,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 14. und 
15. Dezember 2023,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. November 2023 mit dem 
Titel „Mitteilung 2023 über die Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2023)0690),

– unter Hinweis auf das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien 
andererseits1,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Vorsitzenden des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten, der Vorsitzenden der Delegation für die Beziehungen zum 
Südkaukasus und des Ständigen Berichterstatters des Europäischen Parlaments für 

                                                
1 ABl. L 261 vom 30.8.2014, S. 4.
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Georgien vom 18. April 2024 zu der erneuten Vorlage des Entwurfs eines Gesetzes über 
die Transparenz der Einflussnahme aus dem Ausland in Georgien, 

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Ausübung des Rechts auf Meinungsfreiheit sowie auf freie 
Meinungsäußerung, der Vereinigungsfreiheit und des Rechts, sich friedlich zu 
versammeln, in der Verfassung Georgiens verankerte Grundrechte darstellen; 

B. in der Erwägung, dass sich Georgien als Unterzeichnerstaat der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie als 
Mitglied des Europarates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa dazu verpflichtet hat, die Grundsätze der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit 
sowie die Grundfreiheiten und die Menschenrechte zu achten; 

C. in der Erwägung, dass die Europäische Union von Georgien, einem Bewerberland für 
den EU-Beitritt, erwartet, dass es das Assoziierungsabkommen und andere 
internationale Verpflichtungen, die es eingegangen ist, uneingeschränkt einhält und 
insbesondere die Voraussetzungen erfüllt und die Schritte unternimmt, die in der 
Empfehlung der Kommission vom 8. November 2023 festgelegt sind; in der Erwägung, 
dass der Europäische Rat Georgien den Status eines Bewerberlandes nur unter der 
Abrede zuerkannt hat, dass diese Schritte unternommen würden; in der Erwägung, dass 
Georgien mit dieser Empfehlung aufgefordert wurde, dafür zu sorgen, dass die 
Zivilgesellschaft frei handeln kann (Schritt 9), und Desinformation über die EU und ihre 
Werte zu bekämpfen (Schritt 1), und in der Erwägung, dass der genannte 
Gesetzesentwurf beiden Zielen zuwiderläuft; 

D. in der Erwägung, dass das georgische Parlament am 17. April 2024 das sogenannte 
Gesetz über die Transparenz der Einflussnahme aus dem Ausland mit 83 Stimmen ohne 
Gegenstimmen in erster Lesung gebilligt hat – trotz der Massendemonstrationen der 
Bürgerinnen und Bürger Georgiens und der Kritik der Präsidentin Georgiens, die den 
Gesetzesentwurf als eine „Sabotage des Weges des Landes nach Europa“ bezeichnet 
hatte, und obwohl der Gesetzesentwurf auf nationaler und internationaler Ebene 
verurteilt wurde und die europäischen Partner Georgiens wiederholt gefordert hatten, 
dass der Gesetzesentwurf zurückgezogen wird; in der Erwägung, dass Organisationen, 
die mehr als 20 % ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten, durch das Gesetz verpflichtet 
würden, sich innerhalb von zwei Monaten als „Organisationen, die die Interessen einer 
ausländischen Macht verfolgen“ registrieren zu lassen und sich selbst so zu bezeichnen; 
in der Erwägung, dass diese Organisationen zusätzlichen Kontroll- und 
Berichterstattungspflichten unterliegen würden und unter Umständen Sanktionen, 
darunter auch Geldbußen in Höhe von bis zu 25 000 GEL (etwa 8 710 EUR), gegen sie 
verhängt werden könnten; in der Erwägung, dass durch das Gesetz die Möglichkeiten 
der Medien und der Organisationen der Zivilgesellschaft, frei zu handeln, erheblich 
eingeschränkt würden; 

E. in der Erwägung, dass das legitime Ziel, die Transparenz nichtstaatlicher 
Organisationen, die Mittel aus dem Ausland erhalten, sicherzustellen, in keiner Weise 
als Rechtfertigung dafür herangezogen werden darf, dass Maßnahmen getroffen werden, 
mit denen ihre Aktivitäten – insbesondere im Bereich der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte – eingeschränkt werden; 
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F. in der Erwägung, dass dieser Gesetzesentwurf zu einer Zeit vorgelegt wird, die von 
zunehmenden Angriffen auf die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien in Georgien 
und von Maßnahmen gegen die Förderung der Demokratie durch internationale Geber 
geprägt ist, und dass dies offenbar ein Versuch ist, den Raum für die Zivilgesellschaft 
einzuschränken und kritische Stimmen in der Öffentlichkeit zum Schweigen zu bringen, 
unter anderem indem der Zugang zu Finanzmitteln aus dem Ausland eingeschränkt 
wird; in der Erwägung, dass dieser Gesetzesentwurf lediglich die neueste von mehreren 
legislativen und anderen Initiativen der georgischen Regierung im Vorfeld der Wahl ist, 
zu denen auch gehört, dass Verfassungsänderungen zur Bekämpfung der „LGBT-
Propaganda“ angekündigt wurden und eine Regelung zu verpflichtenden 
Geschlechterquoten für Frauen im Parlament rückgängig gemacht wurde, und mit denen 
demokratische Reformen gefährdet werden und zur Verbreitung von Desinformation 
über die EU, ihre Werte und ihre Politik beigetragen wird; in der Erwägung, dass das 
Europäische Parlament bereits in früheren Entschließungen Maßnahmen gefordert hat, 
um die destruktive Rolle zu schmälern, die die Interessen der Oligarchie in der Politik 
und Wirtschaft Georgiens spielen, darunter auch bei der politisch motivierten 
Verfolgung von Journalisten und politischen Gegnern wie dem ehemaligen Präsidenten 
Micheil Saakaschwili, dessen Freilassung aus humanitären Gründen das Parlament 
gefordert hat, damit er sich im Ausland medizinisch behandeln lassen kann; 

1. verurteilt aufs Schärfste die erneute Vorlage des umstrittenen Entwurfs eines Gesetzes 
über die Transparenz der Einflussnahme aus dem Ausland, das der Zivilgesellschaft und 
den unabhängigen Medien verheerende Beschränkungen auferlegen und sie dadurch 
ihrer Handlungsfreiheit berauben würde, weshalb der Gesetzesentwurf massive Proteste 
der georgischen Öffentlichkeit, von Organisationen der Zivilgesellschaft, unabhängigen 
Medien und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Georgien sowie der 
europäischen und internationalen Partner des Landes hervorgerufen hat; 

2. betont, dass der Gesetzesentwurf nicht mit den Werten und demokratischen 
Grundsätzen der EU vereinbar ist, den Bestrebungen Georgiens im Hinblick auf eine 
EU-Mitgliedschaft zuwiderläuft, dem Ansehen Georgiens auf internationaler Ebene 
schadet und die euro-atlantische Integration des Landes gefährdet; 

3. betont, dass keine EU-Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden sollten, solange 
dieses Gesetz Teil der georgischen Rechtsordnung ist; 

4. fordert das Parlament Georgiens daher nachdrücklich auf, die parlamentarischen 
Verfahren zur Annahme des Gesetzes einzustellen, und fordert die Regierung Georgiens 
nachdrücklich auf, den Verpflichtungen nachzukommen, die sie im März 2023 
eingegangen ist, als sie ankündigte, dass sie ihren Gesetzesentwurf zur Einführung von 
Beschränkungen für die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien bedingungslos 
zurückziehen und ein solches Gesetz nicht erneut vorschlagen werde; fordert die 
Regierung Georgiens auf, auch keine weiteren Legislativvorschläge vorzulegen, die im 
Widerspruch zu den Grundsätzen der Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit, zu den 
Menschenrechten und zu den Grundfreiheiten stehen und somit den Kopenhagener 
Kriterien für die EU-Mitgliedschaft zuwiderlaufen würden; 

5. hebt hervor, dass der Gesetzesentwurf die Bestrebungen der großen Mehrheit der 
Bevölkerung Georgiens, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, die 
demokratischen Reformen und die Reformen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit 
fortzusetzen, eine enge Zusammenarbeit mit den euro-atlantischen Partnern zu pflegen 

www.parlament.gv.at



 

 400 

und sich dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu verpflichten, untergräbt; 

6. betont, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht, sich friedlich zu 
versammeln, und das Recht auf friedlichen Protest Grundfreiheiten sind und 
insbesondere in einem EU-beitrittswilligen Land unter allen Umständen geachtet 
werden müssen; 

7. fordert die Regierung Georgiens nachdrücklich auf, die verfassungsmäßigen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger Georgiens zu achten, und bringt vor diesem Hintergrund seine 
Besorgnis über die Berichte darüber zum Ausdruck, die Bereitschaftspolizei habe 
übermäßige Gewalt angewendet, um Demonstranten zu zerstreuen, die gegen den 
umstrittenen Gesetzesentwurf protestierten; fordert die staatlichen Stellen Georgiens 
auf, gegen die für die unrechtmäßige und übermäßige Anwendung von Gewalt 
Verantwortlichen zu ermitteln und sie zur Rechenschaft zu ziehen; 

8. betont, dass die Rolle der Zivilgesellschaft und unabhängiger Medien als öffentliche 
Kontrollinstanzen für eine demokratische Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung ist 
sowie entscheidend dafür, dass die für den EU-Beitritt notwendigen Reformen 
vorangebracht werden, und fordert die staatlichen Stellen Georgiens daher auf, alles in 
ihrer Macht Stehende zu tun, um ein entsprechend günstiges Umfeld zu gewährleisten, 
in dem die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien frei handeln können; 

9. verurteilt, dass sich die Regierung Georgiens vom Beispiel ähnlicher, sehr umstrittener 
Rechtsvorschriften Russlands leiten lässt, darunter das Gesetz Russlands über 
ausländische Agenten, mit dem Organisationen und Aktivisten der Zivilgesellschaft 
bewusst gebrandmarkt und diskriminiert werden und das auch dazu genutzt wird, 
Widerstand gegen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu unterdrücken und 
alle noch verbleibenden kritischen Stimmen in dem Land zum Schweigen zu bringen; 

10. erinnert daran, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 14./15. Dezember 2023 
unter der Abrede, dass die in der Empfehlung der Kommission vom 8. November 2023 
dargelegten einschlägigen Maßnahmen ergriffen werden, Georgien den Status eines 
Bewerberlandes zuerkannt hat; betont, dass Georgien mit dieser Empfehlung 
aufgefordert wurde, dafür zu sorgen, dass die Zivilgesellschaft frei handeln kann, und 
Desinformation über die EU und ihre Werte zu bekämpfen, und hebt hervor, dass der 
genannte Gesetzesentwurf beiden Zielen zuwiderläuft; 

11. erinnert die Regierung Georgiens an die Verpflichtungen, die sie eingegangen ist, und 
die Werte und Grundsätze, denen sie sich verschrieben hat, als sie die EU-
Mitgliedschaft beantragt hat, und fordert den Vizepräsidenten der Kommission und 
Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, das für Nachbarschaft 
und Erweiterung zuständige Mitglied der Kommission und die Präsidentin der 
Kommission auf, dies ebenfalls zu tun; 

12. fordert die Kommission auf, eine Zwischenbewertung der Fortschritte Georgiens bei der 
Umsetzung der neun in der Empfehlung der Kommission vom 8. November 2023 
genannten Schritte vorzulegen; 

13. fordert die Kommission auf, umgehend die Auswirkungen des von Georgien geplanten 
Gesetzes über ausländische Agenten auf die kontinuierliche Erfüllung der Zielvorgaben 
für die Visaliberalisierung durch Georgien zu bewerten, insbesondere die Zielvorgaben 
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in Bezug auf die Grundrechte, die ein wesentlicher Bestandteil der EU-Politik zur 
Visaliberalisierung sind; 

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen dieses 
Gesetzesentwurfs auf die Rolle der EU als Geber in Georgien zu bewerten und 
gegenüber der Regierung und dem Parlament Georgiens diese möglichen Auswirkungen 
und die möglichen Folgen für die Bereitstellung von Finanzmitteln aus der EU im 
Allgemeinen deutlich zu machen; 

15. fordert die Regierung Georgiens nachdrücklich auf, wieder den Weg in Richtung 
Europa einzuschlagen, ihrer Zusage nachzukommen, die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten zu achten, zu stärken 
und zu fördern, sowie im Geiste des Engagements und einer Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft Georgiens und der politischen Opposition auch tatsächlich auf die 
vollständige Umsetzung der Schritte hinzuwirken, die erforderlich sind, um die 
Voraussetzungen für den Bewerberstatus und eine EU-Mitgliedschaft zu erfüllen; 

16. missbilligt die persönliche Rolle, die Georgiens einziger Oligarch Bidsina Iwanischwili, 
der am 30. Dezember 2023 als „Ehrenvorsitzender“ der Partei „Georgischer Traum“ in 
die aktive Politik zurückgekehrt ist, in der aktuellen politischen Krise und bei einem 
weiteren Versuch, den prowestlichen Kurs des Landes zugunsten einer Ausrichtung auf 
Russland zu untergraben, spielt; fordert den Rat und die demokratischen Partner der EU 
erneut auf, aufgrund der Rolle, die Iwanischwili hinsichtlich der Verschlechterung des 
politischen Prozesses in Georgien und des Vorgehens gegen die Interessen der 
georgischen Bevölkerung spielt, die Verhängung persönlicher Sanktionen gegen ihn in 
Erwägung zu ziehen; 

17. bekräftigt seine unerschütterliche Unterstützung für die legitimen europäischen 
Bestrebungen der Bevölkerung Georgiens und ihren Wunsch, in einem wohlhabenden 
Land ohne Korruption zu leben, das die Grundfreiheiten uneingeschränkt achtet, die 
Menschenrechte schützt und eine offene Gesellschaft und unabhängige Medien 
garantiert; betont, dass die Entscheidung, Georgien den Status eines Bewerberlandes 
zuzuerkennen, auf dem Wunsch beruhte, die Errungenschaften und die demokratischen 
Bestrebungen der Zivilgesellschaft Georgiens sowie die überwältigende Unterstützung 
seiner Bürgerinnen und Bürger für den EU-Beitritt des Landes zu würdigen; 

18. fordert die Partei „Georgischer Traum“, die die Mehrheit im Parlament hat, 
nachdrücklich auf, ihre vorgeschlagenen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
zurückzuziehen, mit denen die Rechte von LGBTIQ-Personen eingeschränkt werden, 
was einen Angriff nicht nur auf die LGBTIQ-Gemeinschaft, sondern auch auf das Recht 
auf freie Meinungsäußerung und eine freie Zivilgesellschaft darstellt; 

19. fordert die staatlichen Stellen Georgiens erneut auf, den ehemaligen georgischen 
Präsidenten Micheil Saakaschwili aus humanitären Gründen freizulassen und ihm eine 
angemessene medizinische Behandlung im Ausland zu ermöglichen; betont, dass sein 
Fall zudem ein Beleg dafür ist, wie wichtig es ist, eine echte Reform des Justizsystems 
durchzuführen;  

20. fordert eine unparteiische und unabhängige, langfristige internationale 
Wahlbeobachtungsmission des Büros für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, um die 
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bevorstehende Parlamentswahl in dem Land im Oktober 2024 zu beobachten; 

21. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der Kommission 
und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Europarat, 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie der Präsidentin, 
der Regierung und dem Parlament Georgiens zu übermitteln. 
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